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Vorwort zur 5. Auflage 

 
Die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) 
für die Gemeinden Nordrhein-Westfalens in den Jahren 2005 bis 
2009 hat die haushaltswirtschaftlichen Gestaltungs- und Handlungs-
spielräume der Kommunen erweitert. Mit der fünften Auflage der 
Handreichung wird aufbauend auf der Novellierung der Gemeinde-
ordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung der aktuelle Stand 
des gemeindlichen Haushaltsrechts im Einzelnen näher erläutert. Es 
wird dabei insbesondere auch dem Bedürfnis der Gemeinden und ih-
rer Aufsichtsbehörden nachgekommen, die bisherigen Erkenntnisse 
aus der örtlichen Praxis mit der Fortentwicklung der haushaltsrechtli-
chen Vorschriften und deren Hintergründen zu verknüpfen und die-
ses für alle Interessierten öffentlich zu machen.  
 
Diese Auflage der bewährten Handreichung soll den Gemeinden wei-
terhin die Anwendung des NKF vor Ort erleichtern, aber auch die Ar-
beit der Aufsichtsbehörden unterstützen. Sie ist nach wie vor ledig-
lich eine Arbeits- und Orientierungshilfe und stellt deshalb weder eine 
Rechtsvorschrift oder einen Erlass des Ministeriums für Inneres und 
Kommunales dar. Die Handreichung ist daher auch nicht als Lehr-
buch mit praktischen Beispielen für die Anwendung in der örtlichen 
Praxis konzipiert worden. Dieses bleibt den einschlägigen Fachbü-
chern vorbehalten. 
 
Die Handreichung ist seit ihrer ersten Auflage zum ständigen Beglei-
ter für die Beschäftigten und Verantwortlichen in den Gemeinden und 
den Aufsichtsbehörden geworden. Es mangelt ihr daher nicht an ei-
nem sachgerechten Praxisbezug. Die fünfte Auflage wird mit dem 
darin berücksichtigten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (Rechts-
stand: 30. September 2012) den Gemeinden weiter eine Unterstüt-
zung bieten. Sie können dadurch bei aktuellen haushaltswirtschaftli-
chen Fragestellungen eine geeignete und mit den haushaltsrechtli-
chen Vorgaben in Einklang stehende Lösung finden. Die Handrei-
chung soll auch mit Blick auf die Zukunft zur weiteren Diskussion 
über Grundsatzfragen des NKF beitragen. 
 
Die Neuauflage der Handreichung wird wegen ihres Umfanges nicht 
als Druckversion herausgegeben.  
 
 
Düsseldorf, im Oktober 2012 
  
 
Ludwig Biskoping-Kriening 
 
als Autor
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Vorwort zur 1. Auflage 

 
Seit dem 1. Januar 2005 gilt im Land Nordrhein-Westfalen das 
Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF). Damit steht 
fest, dass alle Kommunen des Landes bis zum Jahr 2009 ihr 
Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches 
Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmän-
nischen doppelten Buchführung umstellen werden. 
 
Mit der Einführung der des NKF verfolgt die Landesregierung 
Ziele, die für die weiteren Perspektiven unserer  Kommunen 
im Land entscheidende Bedeutung haben: 
 

• Weitere Verbesserung der Steuerungsfähigkeit in den 
Kommunen durch konsequente Produktorientierung 
und Steuerung über Ziele und Kennzahlen 

• Vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenver-
brauchskonzept: Förderung nachhaltiger Haushalts-
wirtschaft und intergenerativer Gerechtigkeit 

• Mehr Transparenz im kommunalen Haushalt für die 
Bürgerinnen und Bürger 

 
Um die Kommunen und Aufsichtsbehörden bei der Umstel-
lung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement nicht al-
leine zu lassen, wird das Innenministerium die Einführung des 
NKF auch weiterhin aktiv begleiten und unterstützen. Diese 
Handreichung soll dazu ein gutes Stück beitragen: 
 
Sie bietet ihren Nutzerinnen und Nutzern eine umfassende 
Zusammenstellung der rechtlichen Regelungen, aber auch Er-
läuterungen, die für die kommunale Praxis sehr hilfreich sein 
werden. Die Handreichung wird - so meine Prognose - zum 
ständigen Begleiter für die NKF- Verantwortlichen in den 
Kommunalaufsichtsbehörden und in der kommunalen Praxis. 
 
Ich bin mir sicher, dass Sie aus der Handreichung großen 
Nutzen ziehen werden und wünsche allen Beteiligten weiter-
hin viel Erfolg bei der Umsetzung des Neuen Kommunalen Fi-
nanzmanagements. 

 
 
 Düsseldorf, 06. April 2005 
 

 
 Dr. Fritz Behrens 
 ehemaliger Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen 
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GoA   Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen 
GoB  Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
GoBi  Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung  
GoBS   Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme 
GoDV  Grundsätze ordnungsmäßiger Datenverarbeitung 
GOF  Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung 
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GoI   Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur  
GoK   Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung 
GoKfr  Grundsätze ordnungsmäßiger Kapitalflussrechnung 
GoKLR   Grundsätze ordnungsmäßiger Kosten- und Leistungsrechnung 
GoL   Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung  
GOP  Grundsätze ordnungsgemäßer Planung 
GoR  Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung 
GPA  Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 
GPAG  Gesetz über die Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt 
GrStG  Grundsteuergesetz 
GtG  Gesetz über Gemeinheitsteilung und Reallastenablösung (Gemeinheitsteilungsgesetz) 
GuV  Gewinn- und Verlustrechnung 
GV  Gemeindeverbände 
GV.   Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
GWB  Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
GWG  Geringwertige Wirtschaftsgüter  
 
 
H 
HB II  Handelsbilanz II 
HG  Haushaltsgesetz (des Landes Nordrhein-Westfalen) 
HGB   Handelsgesetzbuch 
Hj  Haushaltsjahr 
HOAI  Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für 

Architekten und Ingenieure) 
HSK  Haushaltssicherungskonzept 
 
 
I 
IAS  International Accounting Standards 
IBAN  International Bank Account Number  
i.d.R.  In der Regel 
IdU  Institut der Unternehmensberater 
IDW  Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.  
IFAC International Federation of Accountants 
 
IFG Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen für das Land Nordrhein-Westfalen  

(Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen) 
IFRS International Financial Reporting Standards 
IM  Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (bis Juni 2010) 
InsO Insolvenzordnung 
InvG  Investmentgesetz 
IPSAS  International Public Sektor Accounting Standards 
IPSASB  International Public Sektor Accounting Standards Board 
i.S.d.  im Sinne des 
ISO  Internationale Organisation für Normung 
IT  Informationstechnik 
 
 
J 
JA   Jahresabschluss 
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K 
KAG  Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
KAGG  Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften 
KAV  Konzessionsabgabenverordnung 
KHBV   Krankenhaus-Buchführungsverordnung 
KFR  Kapitalflussrechnung 
KGSt  Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 
KHG  Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
KLR   Kosten- und Leistungsrechnung 
KomtrZV Verordnung zur Zulassung von kommunalen Trägern als Träger der Grundsicherung für Ar-

beitssuchende (Kommunalträger-Zulassungsverordnung) 
KorruptionsbG Gesetz zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines  
  Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz) 
KStG  Körperschaftssteuergesetz  
KUV  Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalten des öffentlichen 

Rechts (Kommunalunternehmensverordnung) 
KWahlG  Gesetz über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz) 
KWG  Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz) 
 
 
L 
LAbfG  Abfallgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz) 
LBesG  Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Nordrhein-Westfalen (Landesbesoldungsgesetz) 
LBG  Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtengesetz) 
LFischG  Fischereigesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesfischereigesetz) 
LFoG  Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
LG  Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschafts-
  gesetz - LG) 
LHO  Landeshaushaltsordnung Nordrhein-Westfalen 
LPartG  Lebenspartnergesetz 
LRH  Landesrechnungshof 
LV  Landesverfassung 
LWG   Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz) 
LZG  Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz) 
 
 
M 
max.  maximal 
MBl.   Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
MGEPA  Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen 
MIK  Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (ab Juli 2010) 
MWME  Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
 
N 
NHK   Normalherstellungskosten 
NKF  Neues Kommunales Finanzmanagement 
NKFEG  Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im 

Land Nordrhein-Westfalen 
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NKFG Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement in den Gemeinden im Land Nord-
rhein-Westfalen 

NKFWG Gesetz zur Weiterentwicklung des  Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden 
und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen 

Nrn.  Nummern 
NRW   Nordrhein-Westfalen 
 
 
O 
o. a.   oben angeführt 
ÖkokontoVO Verordnung über die Führung eines Ökokontos nach § 5a Absatz 1 Landschaftsgesetz 
ÖPNV  Öffentlicher Personennahverkehr 
ÖPP  Öffentliche Private Partnerschaft 
ÖPPG  Gesetz zur Beschleunigung der Umsetzung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften und zur 

Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen für Öffentlich-Private Partnerschaften 
OVG Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 
 
 
P 
PB  Produktbereich 
PBV   Pflegebuchführungsverordnung  
PG  Produktgruppe 
PPP  Public Private Partnership 
 
 
Q 
Qm  Quadratmeter 
 
 
R 
RAP  Rechnungsabgrenzungsposten 
RechKredV Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute 
RettG  Gesetz über den Rettungsdient sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unter-

nehmer (Rettungsdienstgesetz) 
RP Rheinland-Pfalz 
RS Rundschreiben 
 
 
S 
S.  Seite, auch Satz 
SchulG   Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW) 
SGB  Sozialgesetzbuch 
SGV.  Systematische Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NRW 
SIG Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen (Signaturgesetz)  
SMBl.  Systematische Sammlung aller geltenden und in Teil I des Ministerialblattes NRW. veröffentlich-

ten Erlasse des Landes Nordrhein-Westfalen  
sog.  so genannte/so genannten 
Sp.  Spalte 
SpkG   Sparkassengesetz 
StiftG  Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
StrWG  Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
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StWG  Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (Stabilitätsgesetz) 
 
 
T 
TEUR  Tausend Euro 
TVgG  Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen) 
 
U 
UKV  Umsatzkostenverfahren 
USchadG Gesetz zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (Umweltschadensgesetz) 
USt  Umsatzsteuer 
UStAufteilV Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer  
u.U.   unter Umständen 
UWG  Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
 
 
V 
v.   vom, von 
VAG  Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsge-

setz) 
VBL  Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 
VermAnlG Gesetz über Vermögensanlagen (Vermögensanlagengesetz) 
VermKatG Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katas-

tergesetz) 
VersAusglG Gesetz über den Versorgungsausgleich (Versorgungsausgleichsgesetz) 
vgl.   vergleiche 
VgV   Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge 
v.H.   von Hundert 
VkBl.  Verkehrsblatt 
VKFV  Verordnung zur Feststellung der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung 

(Verwaltungskostenfeststellungsverordnung) 
VKZVKG Gesetz über die kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen im Land 

Nordrhein-Westfalen 
VLVG Gesetz zur Verteilung der Versorgungslasten (Versorgungslastenverteilungsgesetz) 
VO-VwVG Verordnung zur Ausführung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (Ausführungsverordnung 

VwVG) 
VVG VV für Zuwendungen an Gemeinden (GV) 
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung 
VwVfG  Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
VwVG  Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  
 
 
W 
WaldR Waldwertermittlungsrichtlinien 2000 
WEG Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz) 
WertV Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Werter-

mittlungsverordnung) 
WFNG Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen 
WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) 
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WpDVerOV Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen (Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisati-
onsverordnung) 

WpHG Wertpapierhandelsgesetz 
WPO Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung) 
WVG  Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz) 
 
 
X/Y 
 
 
Z 
z.A.  zur Anstellung  
ZAG  Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz 
z. B.   zum Beispiel 
ZPO  Zivilprozessordnung  
Z.T.  zum Teil 
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Einleitung 

 
Das Haushaltsrecht für die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ist mit der Einführung des „Neuen Kommunalen 
Finanzmanagements (NKF)“ ab dem Haushaltsjahr 2005 grundlegend neu bestimmt worden. Dieses stellt einen 
wichtigen Abschnitt im Prozess der Umstellung des Haushaltsrechts der Gemeinden dar. Die neuen Regelungen 
des NKF enthalten Regelungen für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug sowie den dafür erforderli-
chen Nachweis durch die Aufstellung eines Jahresabschlusses und eines Gesamtabschlusses. Sie orientieren 
sich im Wesentlichen dabei an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, soweit nicht wichtige gemeindliche Besonderheiten Abweichungen 
erforderlich gemacht haben und dieser gesondert geregelt worden sind. Zentrale Rechengrößen sind im NKF die 
kaufmännischen Erfolgsgrößen Aufwand und Ertrag als Ergebnisgrößen sowie Einzahlungen und Auszahlungen 
für die Abbildung der gemeindlichen Zahlungsströme im NKF. Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steue-
rungs- und Rechenschaftsinstrument in der gemeindlichen Verwaltung.  
 
Nach mehreren Jahren der Vorbereitung der Reform des kommunalen Haushaltsrechts und der Erprobung durch 
die Städte Brühl, Dortmund, Düsseldorf, Moers und Münster, die Gemeinde Hiddenhausen sowie den Kreis Gü-
tersloh hat der Landtag Nordrhein-Westfalen am 10.11.2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanz-
management für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - 
NKFG NRW) beschlossen, das am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Das NKFG vom 16. November 2004 ist im 
Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen 2004 auf S. 644 und eine Berichtigung dazu am 
6. Januar 2005 auf Seite 15 veröffentlicht worden. Damit begann für viele Gemeinden eine Zeit tiefgreifender 
Umstellungen innerhalb ihrer Haushaltswirtschaft. Die mit der Reform des gemeindlichen Haushaltsrechts ver-
bundenen Auswirkungen haben in vielfältiger Weise das Denken und Handeln der Gemeinden und ihrer Auf-
sichtsbehörden beeinflusst und sie vor neue Herausforderungen gestellt. Die Reform eröffnete aber auch Chan-
cen für eine neue Zusammenarbeit aller Beteiligten. Sie ermöglichte eine größere Eigenverantwortung sowie die 
Erweiterung der örtlichen Handlungsspielräume und veränderte auch die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden.  
 
Um den Gemeinden und ihren Aufsichtsbehörden den Einstieg in das neue Haushaltsrecht zu erleichtern, wird 
seit dem Jahre 2005 diese Handreichung als Arbeitshilfe erstellt. Sie wurde bereits mehrmals aufgrund der Erfah-
rungen aus den Gemeinden in vielen Teilen wesentlich erweitert. Die Handreichung ist als Hilfestellung für die 
praktische Arbeit vor Ort sowie für die Arbeit der Aufsichtsbehörden konzipiert worden. Sie soll als Unterstützung 
des Landes die Anwendung des NKF bei den Gemeinden unterstützen. Auch soll sie dazu beitragen, dass die 
haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen der Gemeinden sachgerecht getroffen werden und mit den haushalts-
rechtlichen Vorgaben in Einklang stehen. Die Handreichung stellt jedoch weder ein wissenschaftliches Werk zum 
NKF noch ein Lehrbuch oder einen Kommentar dar. Vielmehr sind praxisrelevante Gegebenheiten und Sachver-
halte darin enthalten, um aufgeworfene Fragen zu klären und brauchbare Informationen für die örtliche Anwen-
dung des NKF allen Gemeinden und Aufsichtsbehörden in möglichst leserfreundlicher Form zur Verfügung zu 
stellen. Die Handreichung ist und bleibt eine Arbeits- und Orientierungshilfe. Sie ist weder eine Rechtsvorschrift 
noch ein verbindlicher Erlass des Innenministeriums.  
 
Ausgehend vom NKFG NRW wird in der Handreichung der rechtliche Rahmen des neuen Haushaltsrechts in 
seinen Grundzügen aufgezeigt. Die Gliederung der Handreichung baut deshalb auf den Bestimmungen der Ge-
meindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung auf, zu denen auch die Regelungen über die Aufstellung 
der gemeindlichen Eröffnungsbilanz gehören. Die wesentlichen Inhalte dieser Vorschriften sowie wichtige Ge-
sichtspunkte werden im Einzelnen vorgestellt. Die Handreichung soll und kann jedoch nicht umfassend Antworten 
auf alle Fragen zu den neuen haushaltsrechtlichen Anforderungen geben. Sie soll aber den Leser anregen, sich 
weitere Kenntnisse über das neue Haushaltsrecht, insbesondere auch über die doppelte Buchführung und die 
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Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, zu verschaffen, um in der Praxis vor Ort die geeigneten Lösungen für 
die Planung und Bewirtschaftung sowie die Steuerung des gemeindlichen Haushalts einzuführen. Soweit in der 
Handreichung als Auslegungshilfe bei einzelnen Vorschriften auf die kaufmännische Literatur verwiesen wird, 
führt dies nicht etwa dazu, dass hierdurch die Vorschriften des Handelsgesetzbuches unmittelbar zur Anwendung 
kommen. Es bleibt vielmehr dabei, dass das kaufmännische Rechnungswesen regelmäßig (lediglich) als Refe-
renzmodell für das NKF heranzuziehen ist. Nur durch die ausdrücklichen Verweise in § 49 ff. GemHVO NRW auf 
das Handelsgesetzbuch kommen für bestimmte Sachverhalte ausnahmsweise auch einige Vorschriften des Han-
delsgesetzbuches unmittelbar zur Anwendung. 
 
Mit der nun vorliegenden 5. Auflage der Handreichung kommt das Innenministerium dem anhaltenden Bedürfnis 
der Gemeinden und ihrer Aufsichtsbehörden nach, Fragestellungen aus der örtlichen Praxis sowie die haushalts-
rechtlichen Änderungen durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz aufzugreifen und Antworten zum NKF für 
alle Interessierten zeitnah öffentlich zu machen. Die Handreichung wurde daher erneut überarbeitet. Dabei wurde 
besonderer Wert auf die Darstellung spezifischer Sachverhalte und die durch die Weiterentwicklung hervorgeru-
fenen Änderungen gelegt. Lediglich bei den Vorschriften über die gemeindliche Eröffnungsbilanz wurde auf Er-
gänzungen verzichtet, da alle Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Haushaltswirtschaft auf das NKF um-
gestellt haben. Mit der angepassten Form des NKF kann die Gemeinde zusammen mit ihrer Aufsichtsbehörde die 
erforderlichen Rahmenbedingungen für das wirtschaftliche Handeln und Gestalten vor Ort schaffen und zukunfts-
bezogen ihre stetige Aufgabenerfüllung sichern. 
  
Der Handreichung liegt daher das Selbstverständnis zugrunde, dass bei der Anwendung des Haushaltsrechts 
stets die Rechte und Pflichten der Gemeinden im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung berücksichtigt 
werden. Die Gemeinden müssen deshalb selbstständig und in eigener Verantwortung die erforderlichen optima-
len Lösungen für die Anwendung des NKF unter Einbeziehung ihrer örtlichen Gegebenheiten erarbeiten. Das 
NKF lässt dafür die notwendigen Gestaltungsmöglichkeiten zu, bildet aber auch gleichzeitig den von der Gemein-
de einzuhaltenden haushaltsrechtlichen Rahmen. Es ist daher nicht zulässig, die den Gemeinden für die Anwen-
dung des NKF eingeräumte Gestaltungsfreiheit durch Grenzüberschreitungen in Beliebigkeit umzumünzen. Vor 
diesem Hintergrund kann dem Innenministerium nicht die Aufgabe zukommen, den Gemeinden ein vollständiges 
Nachschlagewerk für alle denkbaren Lösungen örtlicher Fragen zum NKF an die Hand zu geben. Auch wenn von 
einzelnen Gemeinden vielfach eine solche Erwartung geäußert wird, verlangt bereits die kommunale Selbstver-
waltung, dass unter eigener Verantwortung eine örtlich passende Lösung im Rahmen der örtlichen Haushaltswirt-
schaft zur Anwendung kommt.  
 
Der haushaltsrechtliche Entwicklungsprozess ist aber noch lange nicht abgeschlossen und bedarf einer Fortset-
zung. Er erfordert, dass die Gemeinden die Regeln, die sie fordern, auch ernst nehmen und befolgen. Die Betei-
ligten müssen zudem die Bereitschaft zeigen, in wirtschaftlichen Kategorien zu denken und zu handeln, um durch 
Erfahrungen und Überprüfungen sachgerechte Anpassungen für das gemeindliche Haushaltsrecht herauszuar-
beiten. Es ist auch für die Zukunft eine große Herausforderung für die Gemeinde, ihre Aufgaben zum Wohle ihrer 
Einwohner zu erfüllen und darüber im jährlichen Jahresabschluss eine Offenheit und Transparenz zu zeigen, um 
eine sachgerechte Rechenschaft für das abgelaufene Haushaltsjahr zu erbringen und die wirtschaftliche Entwick-
lung der Gemeinde ausgewogen aufzuzeigen. 
 
Zum Schluss sei noch der folgende Hinweis erlaubt: Das NKF steht als komplexes Regelungswerk auch in seiner 
Anwendung erst am Anfang. Es kann daher - auch regelungstechnisch - heute noch nicht umfassend optimiert 
sein. Eine erste Veränderung ist durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz vorgenommen worden. Es bedarf ggf. 
weiterer Jahre bis ein hoher Grad an Optimierung des NKF erreicht wird. Allen Beteiligten sollte daran mitwirken 
und die Chancen zur Weiterentwicklung nutzen. Auch dazu soll diese Handreichung so gut wie möglich beitragen.  
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Die Reform  
des kommunalen Haushaltsrechts 

 
1. Die Ziele der Reform des kommunalen Haushaltsrechts 
 
Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und in vielen anderen Ländern haben Anfang der 90er Jahre unter dem 
Begriff „Neue Steuerungsmodelle“ eine Reform ihrer Verwaltungen eingeleitet. Die bisherige „Input-Steuerung“ 
durch eine Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen wurde vielfach durch auf eine „Output-Steuerung“ nach 
Zielen für die gemeindlichen Dienstleistungen umgestellt. Diese neue Steuerung auf der Grundlage eines Geld-
verbrauchskonzeptes ist kurze Zeit später als unzureichend bewertet und eine Umstellung auf ein Ressourcen-
verbrauchskonzept gefordert worden. Aus der Erkenntnis in den Gemeinden, dass das kamerale Haushalts- und 
Rechnungswesen die für die neue Verwaltungssteuerung erforderlichen Informationen über Ressourcenaufkom-
men und Ressourcenverbrauch nur unzureichend darstellt, erschloss sich die Notwendigkeit für eine grundlegen-
de Reform des gemeindlichen Haushaltsrechts.  
 
In einem Positionspapier des Innenministeriums Nordrhein-Westfalens sind bereits im Jahre 1999 die Eckpunkte 
einer Reform des kommunalen Haushaltsrechts skizziert worden. Das dort erstmals so genannte „Neue Kommu-
nale Finanzmanagement (NKF)“ bereitete den Boden für eine Reform im gesamten Land vor. Die Nutzung des 
Begriffs "Management" zielte dabei auch auf eine Reform der örtlichen Steuerung ab, denn es ist vor Ort immer 
zu entscheiden, ob ein geeignetes Verwaltungshandeln besteht und das Verwaltungshandeln sachgerecht umge-
setzt wird. In diesem Zusammenhang sprach sich das Land bereits frühzeitig für ein doppisches Rechnungswe-
sen in den Gemeinden aus. Es sah dieses Rechnungswesen als geeignet und bedarfsgerecht für die gemeindli-
che Geschäftstätigkeit und als Datenbasis für die Steuerung der Gemeinden an. Mit dessen Übernahme in das 
gemeindliche Haushaltsrecht sollten gleichzeitig auch nur die notwendigen Standards für das wirtschaftliche Han-
deln der Gemeinden gesetzt und die Arbeit der Aufsichtsbehörden der Gemeinden sollte wieder auf eine Rechts-
aufsicht konzentriert werden. 
 
Die Reform des kommunalen Haushaltsrechts ist durch die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanage-
ments (NKF) für die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen in der Zeit von 2005 bis 2009 umgesetzt worden. Seit-
dem haben die Gemeinden ihre Geschäftsvorfälle nach den Grundprinzipien der doppelten Buchführung zu er-
fassen. Die Ausrichtung der Finanzpolitik der Gemeinden auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll 
dabei erreichen, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben 
Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten.  
 
Das neue Rechnungssystem erfasst über Aufwendungen und Erträge das Ressourcenaufkommen und den Res-
sourcenverbrauch und bildet den tatsächlichen Werteverzehr über Abschreibungen vollständig ab. So wird den 
Gemeinden künftig die Erfassung und Darstellung des Ressourcenverbrauchs bezogen auf ihre Aufgabenerfül-
lung möglich. Entsprechend sind die gemeindlichen Ziele künftig nicht mehr ausschließlich auf die Finanzwirt-
schaft und die Substanzerhaltung ausgerichtet, sondern verstärkt auf eine generationenübergreifende, wirkungs-
orientierte Ressourcensteuerung auszurichten, um einen effizienten Ressourceneinsatz zu erreichen. 
 
Der Haushalt der Gemeinde steht auch im NKF im Zentrum der kommunalen Planung und Rechenschaft zusam-
men mit einem modernen Finanzmanagement. Diese Inhalte spiegelt der Begriff „Neues Kommunales Finanzma-
nagement“ wieder. Erstmalig erlangen die Gemeinden durch eine Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr 
Vermögen und ihre Schulden. Um eine komplexe Organisation wie eine Gemeinde nach wirtschaftlichen Grunds-
ätzen führen zu können, ist eine entsprechend aussagekräftige und damit steuerungsrelevante Informationsbasis 
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unabdingbar. Aufgrund zahlreicher Ausgliederungen und Beteiligungen weisen insbesondere größere Gemeinden 
heute vielfach konzernähnliche Strukturen auf.  
 
Der Kernhaushalt der Gemeinde wurde nach kameralen Gesichtspunkten geführt, die ausgegliederten Einheiten 
hingegen rechneten kaufmännisch, sodass getrennte Zahlenwerke vorlagen, die nicht kompatibel sind. Ein ein-
heitliches nach kaufmännischen Grundsätzen ausgerichtetes kommunales Rechnungswesen ist unter diesen 
Umständen notwendig, damit die Gemeinden einen Gesamtüberblick über das gemeindliche Vermögen gewinnen 
und wirtschaftlich handeln. Zu diesem Überblick soll auch der gesetzlich vorgesehene Gesamtabschluss sowie 
die darauf aufbauende Steuerung in der Kommune beitragen. 
 
Durch das NKF wird das Wirtschaften in den Gemeinden aber auch transparenter. Die Verwaltungen der Ge-
meinden sind dem Rat sowie den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber dafür verantwortlich, wie sie die zur Ver-
fügung stehenden finanziellen Mittel einsetzen. Dadurch werden nicht nur verwaltungsintern, sondern auch für 
den Rat neue Steuerungspotentiale eröffnet, die den Gemeinden eine effizientere Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
ermöglichen. Die Reform des Haushaltsrechts bringt daher neben der Erkenntnis wirtschaftlicher Aspekte des 
gemeindlichen Handelns auch das Erfordernis einer Vereinbarung messbarer Ziele und Kennzahlen, die Einfüh-
rung des Produkthaushalts sowie einer Kosten- und Leistungsrechnung mit sich.  
 
Diese Instrumente sollen helfen, bessere Grundlagen für die konkreten Entscheidungen vor Ort zu erhalten. Auch 
für die Bürgerinnen und Bürger wird das doppische Rechnungswesen einen wesentlichen Gewinn an Informatio-
nen bringen, der zu einer verstärkten Beteiligung genutzt werden kann. Für die Gemeinden bedeutet das NKF 
einen qualitativen Sprung nach vorne sowie eine Stärkung ihrer Selbstverwaltung. Das NKF ist nicht ausschließ-
lich ein neuer Buchungsstil, sondern ein Managementsystem, das von der Gemeinde möglichst auch als ein örtli-
ches Steuerungsinstrument ausgestaltet und genutzt werden soll. Dabei soll auch ein Zusammenhang mit den 
örtlichen Zielen bzw. dem Zielsystem hergestellt werden. Hierdurch entstehen Führungsaufgaben, die gemein-
sam vom Rat (strategisch) und der Verwaltungsleitung (operational und strategisch) auszufüllen sind. 
 
 
2. Das „Modellprojekt zur Einführung eines doppischen Kommunalhaushalts in NRW“ 
 
Als erstes Bundesland gab Nordrhein-Westfalen durch die Experimentierklausel des § 126 GO NRW den Ge-
meinden ab dem Jahre 1994 die Möglichkeit, eigenständig neue Steuerungsmodelle zu erproben. Zahlreiche 
Gemeinden haben diese Möglichkeit genutzt und vor allem mithilfe der Freistellung von einzelnen haushaltsrecht-
lichen Bestimmungen neue Wege zur Steuerung ihrer Verwaltungen und der Haushaltswirtschaft beschritten. Da 
sich zunehmend die Einsicht durchsetzte, die gemeindlichen Ziele seien nur durch eine grundlegende Reform des 
Haushaltswesens der Gemeinden zu erreichen, initiierte das Land Nordrhein-Westfalen im Jahre 1999 das „Mo-
dellprojekt zur Einführung eines doppischen Kommunalhaushalts in NRW“.  
 
In der ersten Projektphase von Juli 1999 bis Juni 2000 erarbeiteten die Städte Brühl, Dortmund, Düsseldorf, Mo-
ers und Münster, die betriebswirtschaftliche Konzeption für ein neues Haushaltswesen auf der Basis kaufmänni-
scher Grundsätze unter Einführung der doppelten Buchführung. In der zweiten Projektphase von Juli 2000 bis 
Juni 2003 wurde das Konzept in den eigenen Verwaltungen dieser Modellkommunen erprobt. Zu diesem Zweck 
ist das Team um den Kreis Gütersloh und die Gemeinde Hiddenhausen verstärkt worden. Somit bildete die Grup-
pe der sieben Modellkommunen einen aussagekräftigen Querschnitt der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen nach 
Größe, Art und Organisation ab, der eine Grundlage für die Akzeptanz durch die anderen Gemeinden schaffte. 
 
Eine weitere Besonderheit dieses bundesweit einzigen Projektes in dieser Größenordnung lag darin, dass mit ihm 
ein eigener prozessorientierter Ansatz zur administrativen Umsetzung von Reformvorhaben entwickelt wurde. Als 
künftige Normadressaten wirkten die Gemeinden von Anfang an der Erarbeitung und Erprobung der Reform des 
Haushaltsrechts mit. Dabei prägten die Entwürfe von Praktikern aus den Gemeinden und nicht etwa Vorgaben 
des Landes das Konzept, auch wenn die Aufsichtsbehörden der Gemeinden das Projekt begleiteten. 
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 Im Laufe des Erprobungsprozesses entwickelten die Modellkommunen das NKF-Konzept stetig weiter und opti-
mierten es. Zum Ende des Modellprojekts legten die Modellkommunen zusammen mit einem Abschlussbericht 
ein abgerundetes, aber auch vereinfachtes und schlankes NKF-Konzept vor, das von allen Beteiligten getragen 
wurde. Für dieses NKF-Konzept ist nicht ungeprüft das kaufmännische Rechnungswesen der Privatwirtschaft 
übernommen worden, sondern es trägt den Besonderheiten der öffentlichen Haushalte ausreichend Rechnung, 
denn die Gemeinden haben einen öffentlichen Auftrag und arbeiten mit öffentlichen Geldern. Dies bringt beson-
dere Verantwortung für die Handelnden mit sich. Das Ergebnis des Modellprojekts ist ein kaufmännisch gepräg-
tes, kommunales Rechnungswesen, das seine Umsetzungsfähigkeit bereits unter Beweis gestellt hat. 
 
Von Beginn des Modellprojekts an wurde als gemeinsames Ziel zwischen dem Innenministerium und den Modell-
kommunen vereinbart, aus der kommunalen Praxis heraus Regelungsvorschläge für den Gesetzgeber zu erarbei-
ten. Die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Modellprojekt wurden transparent gemacht und zeitnah veröffent-
licht, sodass die öffentliche Diskussion lange vor Beginn des Gesetzgebungsverfahrens einsetzte. Der Ab-
schlussbericht des Modellprojekts enthält die Kernaussage: „Das NKF funktioniert. Die Doppik sei das richtige 
betriebswirtschaftliche Betriebssystem für eine moderne leistungsfähige Kommunalverwaltung.“  
 
Die Modellkommunen sehen im neuen Rechnungswesen für ihre Verwaltung mehr als einen Wechsel des Rech-
nungsstils. Sie betonen die Notwendigkeit, die Informationen, die das NKF bietet, aktiv für die Steuerung in den 
Gemeinden zu nutzen. Der Abschlussbericht enthielt aber nicht nur konzeptionelle Eckpunkte für die Reform des 
kommunalen Haushaltsrechts, sondern darüber hinaus ausformulierte Regelungsvorschläge für die Novellierung 
der gesetzlichen Regelungen im Zuge der flächendeckenden Einführung des NKF. Diese Vorschläge wurden 
sorgfältig ausgewertet und prägten die Erarbeitung der haushaltsrechtlichen Vorschriften entscheidend mit. Die 
kommunalen Spitzenverbände begleiteten diesen Reformprozess sachkundig und engagiert, indem sie eigene 
Arbeitsgruppen einrichteten, die kontinuierlich in die aktuelle Sachdiskussion einbezogen waren. 
 
 
3. Die länderübergreifenden Reformschritte 
 
Die Innenministerkonferenz hatte durch Beschluss vom 6. Mai 1994 den Gemeinden die Bereitschaft der Länder 
zugesichert, sie bei ihren Reformvorhaben zu unterstützen. Gleichzeitig wurde die Absicht der Länder bekräftigt, 
die länderübergreifende Einheitlichkeit des Haushaltsrechts der Gemeinden auch in Zukunft sicherzustellen und 
die Reformbemühungen zwischen den Ländern abzustimmen. Mit Beschluss vom 8. Mai 1998 setzte die Innen-
ministerkonferenz zur Durchführung der Reformarbeiten den Unterausschuss „Reform des Gemeindehaushalts-
rechts“ ein. Dieser wurde beauftragt, für die notwendigen Neuregelungen die Musterentwürfe zu erarbeiten. Die 
kommunalen Spitzenverbände waren an diesem Unterausschuss beteiligt. 
 
Mit Beschluss vom 11. Juni 1999 billigte die Innenministerkonferenz die vom Unterausschuss erarbeitete „Kon-
zeption zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts“. Kern dieser Konzeption war das Ziel, den Gemeinden zu 
ermöglichen, vom bisherigen Geldverbrauchskonzept, das in erster Linie die Bewirtschaftung von Einnahmen und 
Ausgaben nachweist, zu einem Ressourcenverbrauchskonzept überzugehen, das den zur Bereitstellung der 
Verwaltungsleistungen notwendigen Ressourcenaufwand und das Ressourcenaufkommen nachweist. Nach der 
Konzeption sollte dieses Ziel auf zwei Wegen verwirklicht werden, durch Weiterentwicklung des bisherigen Haus-
haltsrechts und durch Bereitstellung eines neuen Haushaltsrechts auf der Grundlage der doppelten Buchführung. 
Die Länder sollten dann selbst entscheiden, ob sie beide Regelsysteme mit einem Wahlrecht der Gemeinden 
einführen oder ob sie mit einer angemessenen Übergangsfrist den obligatorischen Übergang auf ein neues 
Haushaltsrecht nach dem System der doppelten Buchführung oder der erweiterten Kameralistik vorsehen.  
 
Auf dieser Grundlage erarbeitete der Unterausschuss zuerst Eckpunkte für die Reform des kommunalen Haus-
haltsrechts, welche durch die Innenministerkonferenz mit Beschluss vom 24. November 2000 gebilligt wurden. 
Anschließend wurden u.a. Leittexte für ein neues Haushaltsrecht der Gemeinden auf der Grundlage der doppel-
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ten Buchführung (Doppik) entwickelt. Diese Leittexte stellen Regelungsvorschläge dar, die für länderspezifische 
Gegebenheiten und konzeptionelle Unterschiede in den Ländern Raum lassen. Gleichwohl sollen die länderspezi-
fischen Abweichungen nicht die Grundzüge der Einheitlichkeit des gemeindlichen Haushaltsrechts infrage stellen. 
Die Innenministerkonferenz billigte mit Beschluss vom 21. November 2003 diese Leittexte.  
 
Der Leittext für ein doppisches Haushaltswesen der Gemeinden enthält folgende Grundlagen: Der Ressourcen-
verbrauch und das Ressourcenaufkommen werden durch die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen, anstatt 
durch Ausgaben und Einnahmen, vollständig dargestellt. Es besteht ein Drei-Komponenten-Rechnungssystem 
aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz, unter Berücksichtigung des kaufmännischen Rechnungssys-
tems und der Erfordernisse der Gemeinden. Eine Konsolidierung der Jahresabschlüsse für den Kernhaushalt der 
Gemeinde und der Abschlüsse der ausgegliederten kommunalen Eigenbetriebe, Unternehmen in Gesellschafts-
form und sonstiger von der Gemeinde beherrschter Einrichtungen zu einem Gesamtabschluss ist vorgesehen.  
 
In die Leittexte der Innenministerkonferenz haben die Ergebnisse aus den Doppik-Modellprojekten in den Län-
dern Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen Eingang gefunden. Die Vorschriften des Gesetzes 
zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Nordrhein-Westfalen sind mit den von der In-
nenministerkonferenz beschlossenen Leittexten in vollem Umfang vereinbar. Sie sind vielfach Vorbild für die 
Gestaltung des neuen Haushaltsrechts für die Gemeinden in den anderen Ländern. 
 
 
4. Wesentliche Änderungen gegenüber der bisherigen Kameralistik 
 
4.1 Das Ressourcenverbrauchskonzept 
 
Die entscheidende Neuerung gegenüber der Kameralistik ist der Schritt von einem Geldverbrauchskonzept hin zu 
einem Ressourcenverbrauchskonzept. Bislang wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnah-
men und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens. Künftig stellen die 
Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement dar. 
Betrachtet werden die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, ein Ansatz, der wesentlich transparenter 
als bislang über die Ergebnisrechnung und die Bilanz das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet. So wird 
der vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt und berücksichtigt. 
 
 
4.2 Das Referenzmodell HGB 
 
Mit der Entscheidung für das NKF ist eine Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen als 
„Referenzmodell“ für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden getroffen worden. Es erfolgt insoweit eine Orientie-
rung am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), soweit die 
spezifischen Ziele und Aufgaben der Haushaltswirtschaft der Gemeinden dem nicht entgegenstehen. Nicht nur 
dadurch, sondern insgesamt behält das Gemeindehaushaltsrecht seine Eigenständigkeit gegenüber dem Han-
delsrecht. Das Handelsrecht stellt daher z.B. keine unmittelbare rechtliche Grundlage für die gemeindliche Bilan-
zierung dar, soweit nicht unmittelbar auf einzelne Vorschriften verwiesen wird, z.B. in § 50 Absatz 1 GemHVO 
NRW auf die §§ 300 bis 309 HGB.  
 
Diese sachlichen Gegebenheiten sind auch bezogen auf örtliche Sachverhalte zu beachten, wenn eine haus-
haltswirtschaftliche Beurteilung in Anlehnung an das Handelsrecht erfolgen soll, denn die Vorschriften des Han-
delsgesetzesbuches stellen keine richtungsweisenden Vorgaben für die Anwendung von haushaltsrechtlichen 
Vorschriften durch die Gemeinde dar. Die im örtlichen Einzelfall getroffenen Festlegungen dürfen daher nicht zu 
einer Beeinträchtigung der Eigenständigkeit der haushaltsrechtlichen Vorschriften führen. Durch diese Eigenstän-
digkeit besteht eine notwendige Abgrenzung gegenüber dem Handelsrecht aus der öffentlich-rechtlichen Aufga-
benstellung der Gemeinde heraus. Sie dient dabei der Nachvollziehbarkeit des haushaltswirtschaftlichen Han-
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delns der Gemeinde und der sachlich geprägten Nachweisführung und der Darstellung der wirtschaftlichen Lage 
der Gemeinde im gemeindlichen Jahresabschluss.  
 
Die aus den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung verwendeten Begriffe haben daher bei ihrer Anwen-
dung i.d.R. die gleiche inhaltliche Bedeutung wie im privatrechtlichen Bereich, soweit nicht durch besondere Fest-
legungen eine abweichende Bedeutung entsteht oder sich durch eine gemeindebezogene Auslegung ergibt. Die 
Begriffe sollen dabei den gemeindlichen Besonderheiten gerecht werden und deren Inhalte und Zielbestimmun-
gen so genau wie möglich aufzeigen und benennen. Außerdem sind wichtige Grundsätze durch das Bilanz-
rechtsmodernierungsgesetz nicht grundsätzlich verändert worden, z.B. das Anschaffungskostenprinzip oder das 
Realisationsprinzip. Die Grundsätze sind daher von der Gemeinde weiterhin unverändert anzuwenden. 
 
Für das NKF wurde zudem keine zwingende Notwendigkeit gesehen, die Wahlrechte des Handelsgesetzbuches 
für die Gemeinden uneingeschränkt zuzulassen und oder bezogen auf die gemeindlichen Sachverhalte nur um-
zuschreiben. Den Gemeinden wurden vielmehr bedarfsorientiert und unter Berücksichtigung der Ziele und Zwe-
cke des NKF sowie des öffentlich-rechtlichen Status der Gemeinden für einzelne bestimmte Sachverhalte die 
notwendigen Wahlrechte eingeräumt. Außerdem wurde bei der Ausgestaltung des Drei-Komponentensystems 
des NKF auch die Entwicklung und Zielsetzung der internationalen Rechnungslegung berücksichtigt.  
 
 
4.3 Das Drei-Komponentensystem des NKF 
 
Mit der Entscheidung für das NKF ist eine Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen als 
„Referenzmodell“ für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden getroffen worden. Es erfolgt insoweit eine Orientie-
rung am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), soweit die 
spezifischen Ziele und Aufgaben der Haushaltswirtschaft der Gemeinden dem nicht entgegenstehen. Die Begriffe 
der GoB haben i.d.R. die gleiche inhaltliche Bedeutung wie im privatrechtlichen Bereich, soweit nicht durch be-
sondere Festlegungen eine abweichende Regelung oder Auslegung besteht. Die Begriffsverwendung soll dabei 
den gemeindlichen Besonderheiten gerecht werden und deren Inhalte und Zielbestimmungen aufzeigen. 
 
Für das NKF wurde zudem keine zwingende Notwendigkeit gesehen, die Wahlrechte des Handelsgesetzbuches 
für die Gemeinden uneingeschränkt zuzulassen und oder bezogen auf die gemeindlichen Sachverhalte nur um-
zuschreiben. Den Gemeinden wurden vielmehr bedarfsorientiert und unter Berücksichtigung der Ziele und Zwe-
cke des NKF sowie des öffentlich-rechtlichen Status der Gemeinden für einzelne bestimmte Sachverhalte die 
notwendigen Wahlrechte eingeräumt. Außerdem wurde bei der Ausgestaltung des Drei-Komponentensystems 
des NKF auch die Entwicklung und Zielsetzung der internationalen Rechnungslegung berücksichtigt. Das NKF 
mit doppischem Buchungssystem besteht für die Haushaltsplanung, die Haushaltsbewirtschaftung und den Jah-
resabschluss der Gemeinden aus den folgenden drei Bestandteilen, die für die Gemeinden jeweils einzeln für 
sich, aber auch in ihrem Zusammenhang, steuerungsrelevant sind: 
 
Ergebnisrechnung: 
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwen-
dungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haus-
halts. Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als 
Fehlbetrag wird in die Bilanz übernommen und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommu-
ne ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -
erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune 
somit umfassend ab. 
 
Bilanz: 
Die Bilanz ist ein Teil des neuen Jahresabschlusses der Gemeinde und weist das gemeindliche Vermögen und 
dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewer-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

REFORM DES HAUSHALTSRECHTS 

DIE REFORM DES HAUSHALTSRECHTS 142 

tung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an 
den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an 
das HGB das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital 
sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die besondere Struktur der kommunalen Bilanz spie-
gelt die kommunalen Besonderheiten wieder, z. B. durch die Abbildung der Arten des Infrastrukturvermögens 
(Straßen etc.).  
  
Finanzrechnung: 
Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrech-
nung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur 
Aufstellung des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen 
Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet. Sie knüpft im Übrigen an internationale Rechnungsle-
gungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an. Auf diesen Grundlagen ist ein kommunales Haushalts- und Rech-
nungswesen entwickelt worden, das sich auf die folgenden drei Komponenten stützt und sie mit miteinander 
verknüpft. Es besteht dadurch ein in sich geschlossenes Haushaltssystem, das ressourcenorientiert ausgerichtet 
ist (Quelle: NKF-Dokumentation 2003 S. 122). 
 

 
Das Drei-Komponenten-System des NKF 
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Abbildung 1 „Das Drei-Komponenten-System des NKF“ 
 
Die aus der Anwendung des NKF entstehenden Praxisprobleme und Umsetzungsschwierigkeiten werden zur 
Weiterentwicklung des NKF beitragen, ohne dass dabei auf die Grundzüge des NKF verzichtet werden muss. 
 
 
4.4 Der produktorientierte Haushalt 
 
Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwal-
tung. Künftig muss er eine Grundlage für die Outputsteuerung statt der bisherigen Inputsteuerung darstellen. 
Neben den Erträgen und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen als haushaltswirtschaftliche 
Rechengrößen kommt der Produktorientierung eine besondere Bedeutung zu. Sie zeigt sich in den Teilplänen 
des gemeindlichen Haushaltsplans als örtliche Steuerungsebene. Auch wenn der produktorientierte Haushalts-
plan unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse durch die Gemeinde gestaltet werden darf, muss dieser 
Teilpläne nach den vom Innenministerium bekannt gegebenen 17 verbindlichen Produktbereichen enthalten.  
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Mit den produktorientierten Teilplänen sollen aussagekräftige Informationen über die Erfüllung der gemeindlichen 
Aufgaben gegeben werden, z. B. über Schulträgeraufgaben, soziale Hilfen etc.  Eine noch weitergehende Bildung 
von Teilplänen als Untergliederung der im Haushaltsplan enthaltenen Produktbereiche, z. B. nach Produktgrup-
pen oder Produkten oder nach der Organisationsgliederung der Verwaltung (Untergliederung nach Verantwor-
tungsbereichen), ist den Gemeinden nach ihren örtlichen Bedürfnissen freigestellt. Die örtliche Untergliederung 
muss aber auf die vorgegebenen Produktbereiche abgestimmt werden. 
 
 
4.5 Die Ziele und Leistungskennzahlen 
 
Die politische Steuerung in den Gemeinden wird sich mit der Einführung und Anwendung des Neuen Kommuna-
len Finanzmanagements grundlegend ändern. Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstel-
lung der erforderlichen Geldmittel geprägt war, soll künftig über Ziele und Leistungskennzahlen gesteuert werden. 
Dies erfordert sowohl neues Wissen bei allen Verantwortlichen in Rat und Verwaltung als auch deren Einbindung 
in den Reformprozess und den Einsatz neuer Steuerungsinstrumente. Dies erfordert aber auch die Entwicklung 
eines zukunftsorientierten Bildes der Gemeinde mit wenigen qualitativ hochwertigen Leitorientierungen als Kern-
aussagen, aus denen die Grundlagen für die Ausrichtung des gemeindlichen Handelns auf die Zukunft festgelegt 
werden.  
 
Die Gemeinde muss sich daher ein zukunftsorientiertes Profil geben. Aus solchen Visionen und Leitlinien (Leitbil-
dern) lassen sich strategische und operative Ziele bestimmen, die eine Leitorientierung für die gemeindliche 
Haushaltswirksamkeit entfalten können und sollen. Dadurch lassen sich die Steuerung und die Finanzen der 
Gemeinde unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze, z.B. in § 75 GO NRW, miteinander verknüpfen. Insgesamt 
gesehen muss ein örtlich gestaltetes handhabbares System entstehen, in dem durch quantitative Sollgrößen 
wünschenswerte Zustände beschrieben werden, die in einem von der Gemeinde zu bestimmenden Zeitraum 
erreicht werden sollen. In den Teilplänen des gemeindlichen Haushalts sind daher auch die Ziele und die Kenn-
zahlen zur Messung der Ziele sowie ggf. die interne Leistungsverrechnung abzubilden. 
 
 
4.6 Der jährliche Haushaltsausgleich 
 
Das Konzept des Haushaltsausgleichs wird im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Ausrichtung auf den 
Ressourcenverbrauch angepasst. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, 
also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich 
das kommunale Eigenkapital. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigen-
kapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die von der Gemeinde zum Ausgleich eines Fehlbedarfs 
in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen.  
 
Durch die Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden. Ein nicht 
ausgeglichener Haushalt hat zunächst eine Genehmigungspflicht wegen der Verringerung des Eigenkapitals zur 
Folge, wenn dafür die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Ist die Verringerung des Ei-
genkapitals erheblich oder länger andauernd oder droht gar die Überschuldung der Gemeinde so hat diese ein 
genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Eigenkapital darf nicht aufgezehrt wer-
den, d. h. die Kommune darf sich nicht überschulden. 
 
 
4.7 Die Kosten- und Leistungsrechnung 
 
Als zusätzliches Instrument zur verbesserten Steuerung des Verwaltungshandelns soll eine Kosten- und Leis-
tungsrechnung in den Gemeinden geführt werden, deren Ausgestaltung sie jedoch selbst bestimmen können. 
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Erst durch die Aufbereitung der Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung in einem nicht nur formal ausge-
prägten Berichtswesen erhalten Rat und Bürgermeister steuerungsrelevante Ergebnisse, die auch für die Pla-
nung, Entscheidungsfindung und Kontrolle nutzbar sind. Daher soll die Kosten- und Leistungsrechnung das wirt-
schaftliche Handeln der Gemeinde unterstützen.  
 
 
4.8 Die Finanzbuchhaltung 
 
4.8.1 Die Einrichtung einer Finanzbuchhaltung 
 
Durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts und des kaufmännischen Rechnungsstils der doppel-
ten Buchführung im gemeindlichen Haushaltsrecht ergibt sich die Notwendigkeit, die bisherigen Regelungen für 
die Buchführung zu einer aus dem kaufmännischen Rechnungswesen übernommenen Buchführung weiterzuent-
wickeln. In der künftigen Finanzbuchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Verände-
rungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse der Gemeinde durch die Buchführung erfasst. Sie hat das Da-
tenmaterial zu liefern, das die Grundlage für den Ergebnisplan und den Finanzplan bzw. für den Jahresabschluss 
mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz bilden soll.  
 
Durch die Einbeziehung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) wird zudem die Buchführung nach 
einheitlichen Maßstäben gewährleistet. Es gilt, die Zuverlässigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswe-
sens der Gemeinde zu sichern und die vorgesehenen Verwaltungsabläufe zu überwachen. Diese Ansätze brin-
gen neue Wertigkeiten bei der Betrachtung der haushaltswirtschaftlichen Geschäftsvorfälle mit sich. Im Blick 
stehen künftig die Ressourcen der Gemeinde, sodass dem Buchungsgeschehen ein Vorrang vor der Zahlungs-
abwicklung einzuräumen ist. Für das neue umfassende Rechnungswesen der Gemeinde wurde daher die Be-
zeichnung „Finanzbuchhaltung“ eingeführt. Sie trägt der Neugestaltung in einem ausreichenden Maße Rechnung. 
 
 
4.8.2  Die Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
 
Der Festlegung, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung im NKF gelten zu lassen bzw. anzuwenden, ging 
eine Betrachtung und Bewertung der Rechnungsziele, z. B. Nachweis des Ressourcenverbrauch, Vermögens- 
und Eigenkapitalerhalt, stetige Aufgabenerfüllung, aber auch der Rechnungszwecke voraus, z.B. Steuerungs- 
und Kontrollzwecke, die Entscheidungshoheit des Rates der Gemeinde (Allzuständigkeit), die Adressatenbezo-
genheit auf Öffentlichkeit und Aufsichtsbehörde. Die Rechnungsziele und Rechnungszwecke finden sich z. B. in 
den Haushaltsgrundsätzen wieder und sind zudem in einer Vielzahl von haushaltsrechtlichen Vorschriften konkre-
tisiert worden. Soweit dabei von Rechnungszielen in allgemeiner Form ausgegangen wurde, ist zu berücksichti-
gen, dass die Anwendung des NKF in den Gemeinden erst angefangen hat und eine konkretere Ausgestaltung 
der Erkenntnisse und Erfahrungen aus der gemeindlichen Praxis bedarf. Diesem Zweck dient z. B. auch die ge-
setzlich vorgesehene Evaluierung nach § 10 NKFEG.  
 
Vor diesem Hintergrund sowie unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus der Mitwirkung der Gemeinden in einem 
Modellprojekt vor dem NKFG sind vor der Übernahme auch die Grundsätze des Referenzmodells „HGB“ hinsicht-
lich ihrer Inhalte sowie ihrer Anwendungsmöglichkeiten in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft überprüft wor-
den. Dabei wurde bei Bedarf im Einzelnen nicht auf eine Ableitung für die inhaltliche Festlegung der NKF-
Grundsätze verzichtet. Weil viele Rechnungslegungsgrundsätze des Referenzmodells sich als übernahmefähig 
erwiesen, bedurfte es keiner besonderen Festlegung von eigenständigen „Grundsätzen ordnungsmäßiger öffent-
licher Buchführung“.  
 
Dabei wurden kleinere Abweichungen hingenommen, weil damit im Großen und Ganzen eine sichere und gleich-
artige Handhabung im betriebwirtschaftlichen sowie haushaltswirtschaftlichen Sinne durch die Gemeinden gesi-
chert und gewährleistet werden können. Eine Bildung anderer geeigneter Grundsätze würde daher unzweckmä-
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ßig gewesen und hätte möglicherweise die Einführung und Anwendung des NKF wesentlich erschwert. Eine 
vergleichbare Vorgehensweise bestand auch bei der Entwicklung der IPSAS als internationale Rechnungsle-
gungsgrundsätze für den öffentlichen Bereich, die aus den bestehenden internationalen Standards der IFRS 
hervorgegangen sind. 
 
Dem erzielten Ergebnis der Anwendung der GoB ging zudem eine Betrachtung und Bewertung der Aussagekraft 
von gemeindlichem Jahresabschluss und Gesamtabschluss voraus, die unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den entsprechenden tatsächlichen Verhältnissen Bild der gemeindlichen Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz- (gesamt-)lage (wirtschaftliche Lage) zu vermitteln haben. Dies gilt ent-
sprechend für die mehrjährige Haushaltsplanung der Gemeinde, die auf diesen Abschlüssen aufbaut. 
 
Der zusätzlich entwickelte Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit ist inzwischen durch die gesetzliche 
Bestimmung, dass die Gemeinden in Verantwortung für die künftigen Generationen handeln, konkretisiert worden 
(vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). Dieser Grundsatz erfordert die Verteilung von Nutzen und Lasten, sodass 
unter Beachtung der übrigen Haushaltsgrundsätze die Gemeinde bei ihrer Haushaltsplanung und Ausführung 
immer im Blick haben muss, Handlungsmöglichkeiten für die künftigen Generationen zu erhalten. Mit dieser in-
haltlichen Festlegung steht der neue Grundsatz den aus dem Referenzmodell übernommenen Grundsätzen so-
wie ihrer Anwendung nicht entgegen.  
 
 
4.9 Der Gesamtabschluss 
 
Viele Gemeinden haben in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Aufgabenbereichen aus ihrer Verwaltung 
ausgegliedert und verfügen inzwischen über zahlreiche selbstständige gemeindliche Betriebe (verbundene Un-
ternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen). Durch solche gemeindlichen Betriebe werden daher Aufgaben der 
Gemeinde aus den Bereichen "Versorgung und Entsorgung", "Verkehrswesen" "Straßen und sonstige Infrastruk-
tur", "Immobilien" und "Wirtschaftsförderung" erledigt. Sie sind dafür organisatorisch verselbstständigt worden und 
in den zulässigen Rechtsformen des öffentlichen und privaten Rechts errichtet worden. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass die Gemeinde auch zusammen mit anderen Gemeinden und mit Privaten ihre Betriebe führt. Der Ein-
fluss der Gemeinde auf einen Betrieb ist dabei vom jeweiligen Beteiligungsverhältnis abhängig.  
 
Durch den Gesamtabschluss wird die Gemeinde mit ihren Betrieben als eine einzige wirtschaftliche Einheit be-
trachtet. Er erfordert dabei eine Konsolidierung des Jahresabschlusses der gemeindlichen Verwaltung mit den 
Jahresabschlüssen der Betriebe der Gemeinde. Mit dem gemeindlichen Gesamtabschluss wird ein vollständiger 
Überblick über die gesamte Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde, bezogen auf den 
Abschlussstichtag, möglich. Die haushaltsrechtlichen Vorgaben für den Gesamtabschluss orientieren sich an den 
Regelungen über die Konzernrechnungslegung im Aktiengesetz und im Handelsgesetzbuch.  
 
Bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses sind jedoch die gemeindlichen Besonderheiten zu berücksichtigen. 
Es bedurfte daher spezieller gemeinderechtlicher Regelungen, denn nicht alle privatwirtschaftlich ausgerichteten 
gesetzlichen Bestimmungen für den Konzernabschluss sind für die Gemeinde geeignet. Es sollen daher nur be-
stimmte handelsrechtliche Vorschriften unmittelbar beim Gesamtabschluss zur Anwendung kommen. Die Aufstel-
lung des ersten Gesamtabschlusses der Gemeinde ist gesetzlich bestimmt worden. Er soll spätestens bezogen 
auf den Abschlussstichtag: 31. Dezember 2010 und damit zwei Jahre nach dem letztmöglichen Stichtag für die 
gemeindliche Eröffnungsbilanz (1. Januar 2009) von der Gemeinde aufgestellt werden ist (vgl. § 2 NKFEG NRW). 
 
 
4.10 Die Gesamtsteuerung 
 
Die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben, einschließlich der Verpflichtung der Gemeinde ihre Haushaltswirt-
schaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist, erfordert einen Überblick über 
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die wirtschaftliche Lage vor Ort und ein darauf ausgerichtetes Handeln der Verantwortlichen in der Gemeinde 
(vgl. § 3 und § 75 Absatz 1 GO NRW). Ausgehend von der gemeindlichen Aufgabenerfüllung findet durch die 
Aufteilung auf die getrennten organisatorischen Geschäftseinheiten „Verwaltung“ und „Betriebe“ eine dezentrale 
Aufgabenerledigung statt, die wie bei der Dezentralisierung innerhalb der gemeindlichen Verwaltung einer Zu-
sammenfassung zu einem Bild und einem zielgerichteten Wirken bedarf.  
 
Es gilt daher für die Gemeinde, ihre Steuerung den neuen Möglichkeiten anzupassen und auch den Schritt von 
der getrennten Steuerung der gemeindlichen Verwaltung und der auf die gemeindlichen Betriebe bezogenen 
Beteiligungssteuerung zu einer Gesamtsteuerung zu wagen. Eine die Jahresabschlüsse und den Gesamtab-
schluss einbeziehende Gesamtsteuerung ist dabei jedoch nicht als eine Addition von Verwaltungsprozessen 
anzusehen, sondern stellt ein verantwortliches ganzheitliches gemeindebezogenes Management dar. Es ist dabei 
nicht ausreichend, nur die fachlichen Erfordernisse oder nur die politischen Wünsche zu betrachten, sondern es 
sollte ein fachlich-politisches Zusammenspiel entstehen, die gemeindlichen Leistungen und Wirkungen im Blick-
feld stehen.  
 
Mit einem solchen "steuerungsrelevanten" Management können die gemeindlichen Geschäftseinheiten „Verwal-
tung“ und „Betriebe“ als eine Gesamtheit betrachtet und der gemeindliche Gesamtabschluss als aussagekräftige 
und steuerungsrelevante Informationsbasis genutzt werden, um auf der Grundlage der örtlichen Steuerung als 
Gemeinde zukunftsorientiert und wirtschaftlich handeln zu können. Die gemeindliche Gesamtsteuerung geht 
daher über die heutige Haushaltssteuerung und die Beteiligungsverwaltung der Gemeinde weit hinaus. Es be-
steht die Chance, die haushaltsmäßige Transparenz zu nutzen, um angestrebte Ziele mit den Ressourcen zu 
verknüpfen, damit durch die politische Steuerung geeignete Rahmenbedingungen für die gemeindlichen Aufga-
benbereiche festgelegt werden, die anhand der produktorientierten Wirkungen gemessen werden. 
 
 
5. Die Rechte der Gemeindeorgane 
 
Die neuen haushaltsrechtlichen Regelungen sollten die Rechte der Gemeindeorgane unangetastet lassen. Daher 
sind etwa Vorschriften aus der Bewirtschaftung des Haushalts, das Budgetrecht oder die Aufstellung und Be-
schlussfassung über den Haushaltsplan aus dem alten Recht weitgehend unverändert übernommen worden. Es 
ist ein zentrales Anliegen des NKFG, gesetzliche Vorgaben und Standards abzubauen und dementsprechend die 
Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden wesentlich zu erweitern. Mit der Umstellung des ka-
meralen Systems auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen eröffnen sich den Entscheidungsträgern 
in der Kommune wesentlich verbesserte Steuerungspotentiale, die eine effizientere Wahrnehmung der Aufgaben 
ermöglichen und bei entsprechender Nutzung auch geldwerte Steuerungsgewinne erwarten lassen. Sie können 
insbesondere aus den verbesserten Erkenntnissen über das kommunale Vermögen und den vollständigen Res-
sourcenverbrauch gewonnen werden.  
 
Die erhöhte Transparenz für den Rat und die Bürgerinnen und Bürger stellt einen weiteren positiven Effekt der 
Reform dar. Die Methoden und Instrumente des NKF als neues gemeindliches Haushaltsrecht sind für sich ge-
nommen noch nicht die neue Steuerung, denn diese bieten dazu lediglich notwendige Grundlagen und Basisda-
ten. Die örtliche Steuerung muss vielmehr von den Verantwortlichen der Gemeinde eingeführt und umgesetzt 
werden. Sie dazu die Bereitschaft haben, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen und zu vertreten, um wir-
kungsorientiert und bezogen auf die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft die verfügbaren Ressour-
cen einzusetzen und zu nutzen. 
 
 
6. Die Auswirkungen auf die Gemeinden 
 
Die Einführung des neuen Rechnungswesens bringt für die Gemeinden einen einmaligen Umstellungsaufwand 
mit sich. In der Umstellungsphase ist in der Gemeinde Personal für die Einführung der neuen Systeme bereitzu-
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stellen. Wenn bereits eine Kostenrechnung oder eine Anlagenbuchführung vorhanden ist oder andere Einzelbe-
standteile der Reform in der Gemeinde schon umgesetzt sind, mindert sich der Aufwand. Die Gemeinden haben 
auch für die Schulung der Mitarbeiter Mittel vorzusehen, ebenso wie für die IT-Unterstützung der Prozesse, wobei 
viele Gemeinden bereits über eine „NKF-fähige Software“ verfügen.  
 
Der entstehende Aufwand ist nach den Erkenntnissen aus der Erprobung sowie aus Umfragen unter den Ge-
meinden leistbar. Wichtig ist, dass der wesentliche Aufwand dafür nur einmal im Zuge der Umstellung anfällt. Im 
laufenden Betrieb ist das NKF nach bisherigen Schätzungen im Ergebnis nicht aufwändiger als ein vergleichbares 
kamerales System. Mit den Investitionen, die für die Umstellung auf das NKF getätigt werden, schaffen die Ge-
meinden sich ein leistungsfähiges, zukunftssicheres Rechnungswesen. Sofern sie die sich eröffnenden Steue-
rungspotentiale nutzen, wird der dauerhafte Ertrag aus den Effizienzvorteilen den einmaligen Aufwand der Um-
stellung überwiegen. 
 
Die kommunalen Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen tragen das Reformvorhaben zur Einführung eines 
neuen Haushalts- und Rechnungswesens auf der Grundlage der Doppik mit. Sie hatten sich dafür ausgespro-
chen, zeitnah im Anschluss an das durchgeführte Modellprojekt klare rechtliche Regelungen zur Einführung des 
Neuen Kommunalen Finanzmanagements zu treffen und die gesetzlichen Regelungen im Rahmen des neuen 
Gemeindehaushaltsrechts auf Mindeststandards zu begrenzen. Der Landesgesetzgeber hat die geleisteten Vor-
arbeiten übernommen und im Rahmen der Gesetzgebung sich nicht mit Verweisen auf ausgewählte Vorschriften 
des Handelsgesetzbuches begnügt. Er hat vielmehr die Bedürfnisse der Gemeinden berücksichtigt und spezifi-
sche Normen für ein kommunales Haushaltsrecht geschaffen.  
 
Mit den Gesetzesbeschlüssen wurden den Gemeinden in Nordrhein-Westfalen weitere Freiräume zur individuel-
len Gestaltung ihrer Haushaltswirtschaft nach den örtlichen Erfordernissen ermöglicht, die z. B. die Einrichtung 
eines der jeweiligen Größenklasse angepassten Rechnungswesens erlauben. Dies begrenzt den Einführungs-
aufwand. Wegen der anfangs fehlenden praktischen Erfahrungen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind die 
Auswirkungen der Einführung eines „doppischen Kommunalhaushalts“ vier Jahre nach In-Kraft-Treten des Ge-
setzes (2009) durch die Landesregierung unter Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbände sowie der Fachver-
bände zu überprüfen. Auch wenn bereits zunehmend Erfahrungen aus der Einführung und Anwendung des NKF 
in den Gemeinden vorliegen, können erst aus der vollständigen, flächendeckenden Umsetzung der Reform des 
kommunalen Haushaltsrechts repräsentative und belastbare Erkenntnisse gewonnen werden, um bei Bedarf das 
Haushaltsrecht weiter zu optimieren. 
 
 
7. Die Einführung des NKF in den Gemeinden 
 
Mit dem In-Kraft-Treten des NKFG zum 01.01.2005 hat in den Gemeinden verbindlich die Zeit der Umstellung des 
Rechnungswesens von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement begonnen. Auch außer-
halb des Kreises der Modellkommunen hatten einige Gemeinden bereits vor dem gesetzlichen Termin mit den 
Umstellungsarbeiten begonnen. Sie gehören zu den Vorreitern der NKF-Umstellung in Nordrhein-Westfalen, die 
bereits ab dem 01.01.2005 das NKF als neues Rechnungswesen anwenden. Die Umstellungsarbeiten in der 
stetig wachsenden Zahl Gemeinden führten zu vielen Erkenntnissen, die in die Überarbeitung der Handreichung 
eingeflossen sind.  
 
Die Praxiserfahrungen der umgestellten Gemeinden beziehen sich insbesondere auf die drei Bereiche „Aufstel-
lung der Eröffnungsbilanz“, „Haushaltssteuerung und -bewirtschaftung“ und „Aufstellung des ersten NKF-
Jahresabschlusses“. Zur Eröffnungsbilanz hat es Klärungsbedarf zur örtlichen Bilanzstruktur, zur Bewertung von 
Vermögen und Schulden sowie weiteren Fragen gegeben. Die Themen „Haushaltssteuerung und Haushaltsbe-
wirtschaftung“, „Bedingungen des Haushaltsausgleichs (einschließlich der Pflicht zur Aufstellung eines Haus-
haltssicherungskonzeptes) sowie die Themen „Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung“ und „Neue Steue-
rung über Ziele und Kennzahlen“ sind wichtige Arbeitsfelder bei der Umsetzung in der Praxis. 
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Ein besonderer Informationsbedarf bestand am Anfang der Umstellungszeit, weil jede Kommune den Reformpro-
zess vor Ort abstecken muss. Aus den Unterlagen des NKF-Netzwerks heraus konnten den Gemeinden viele 
Empfehlungen gegeben werden. Die Gemeinden erhielten auch Tipps für die örtliche Einführung des NKF und für 
seine Anwendung. Dabei wurde immer klargestellt, dass die Einführung des NKF nicht auf eine Pflichtübung zur 
Abbildung des gemeindlichen Buchungsgeschehens reduziert werden darf, sondern als Chance zur Schaffung 
einer neuen Transparenz über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde bzw. die wirtschaftliche Lage der Gemeinde 
zu verstehen und zu nutzen ist. Die Einbeziehung betriebswirtschaftlicher Elemente in das örtliche Verwaltungs-
handeln durch das NKF verstärkt diesen Ansatz und bietet die Chance zur Optimierung der Verwaltung.  
 
Im Zusammenhang mit der Einführung des NKF in den Gemeinden darf daher in der örtlichen Praxis nicht auf die 
Einbeziehung bzw. auf die Betrachtung der organisatorischen Auswirkungen des Wechsels des Rechnungswe-
sens und der veränderten Steuerung durch den Rat verzichtet werden. Auch wenn zunächst die Einführung der 
Doppik am Anfang steht, hängt der Erfolg der Reformbestrebungen auch wesentlich von notwendigen Verände-
rungen der Organisationsabläufe ab, z.B. wegen neuer Systematiken oder neuen Prozessen sowie ggf. einer 
neuen strategischen Ausrichtung. Diese Gegebenheiten machen sich z.B. nicht nur durch die zu treffende Ent-
scheidung über eine zentrale oder dezentrale Finanzbuchhaltung bemerkbar, sondern auch durch die Festlegung 
von Verantwortlichkeiten und eine damit verbundene prozessorientierte und prozessunabhängige Überwachung. 
Bei der Einführung des NKF haben deshalb auch die organisatorischen Aspekte einen erheblichen Einfluss auf 
die Effizienz und Effektivität der neuen Haushaltswirtschaft der Gemeinden und auf die zutreffende Abbildung der 
wirtschaftlichen Lage der Gemeinde im Jahresabschluss bzw. im Gesamtabschluss.       
 
 
8. Die geltenden NKF-Regelungen 
 
Der NKF-Reformprozess ist ein ebenso außergewöhnliches wie innovatives Beispiel dafür, wie komplexe Refor-
men eingeleitet und auch landesweit umgesetzt werden können. Mit dem Gesetz über ein Neues Kommunales 
Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW 
– NKFG NRW) wurden die notwendigen rechtlichen Grundlagen geschaffen, um in der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft das Prinzip der Nachhaltigkeit und der intergenerativen Gerechtigkeit umzusetzen, denn die Ver-
waltungen der Gemeinden sind dem Rat wie den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber dafür verantwortlich, wie 
die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel eingesetzt werden.  
 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat das NKFG NRW am 10.11.2004 beschlossen (vgl. Landtags-Drucksache 
Nr. 13/5567). Das Gesetz wurde am 16. November 2004 unterzeichnet und anschließend im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen (Nr. 41 vom 24.11.2004) auf Seite 644 veröffentlicht. Das NKFG 
NRW ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Es wurde zudem am 6. Januar 2005 berichtigt (GV. NRW. S. 15). Die 
Grundlagen für das Neue Kommunale Finanzmanagement der Gemeinden sind jetzt: 
- die Vorschriften über die gemeindliche Haushaltswirtschaft in den §§ 75 ff. der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 18. September 
2012 (GV. NRW. 2012 S. 432) / Fundstelle: SGV. NRW. 2023) und 

- die „Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaus-
haltsverordnung NRW – GemHVO NRW)“ vom 16.11.2004 (GV. NRW. 2004 S. 644), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 18. September 2012 (GV. NRW. 2012 S. 432) / 
(Fundstelle: SGV. NRW. 6300). 

Auf der Grundlage der Ermächtigungen in § 133 GO NRW hat das Innenministerium ergänzend zu den haus-
haltsrechtlichen Vorschriften mehrere Runderlasse veröffentlicht, die im Einzelnen im Kapital „Übersicht über 
Runderlasse und Arbeitshilfen“ benannt sind, z. B. der Runderlass „VV Muster zur GO und GemHVO“ vom 
24.2.2005 (SMBl. NRW. 6300).  
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Diese haushaltsrechtlichen Grundlagen sind weiterentwickelt worden. Im Jahre 2007 wurden in der Gemeinde-
ordnung die Vorschriften der §§ 79, 80, 83, 93 und 104 geändert, um die gemeindlichen Beschäftigungsverhält-
nisse an das neue Landesbeamtenrecht und an das Tarifrecht anzupassen (vgl. GO-Reformgesetz vom 
09.10.2007; GV. NRW. 2007 S. 380). Durch dieses Gesetz wurden auch die §§ 97 und 98 der Gemeindeordnung 
angepasst. Im Jahre 2011 ist dann der § 76 der Gemeindeordnung hinsichtlich der Zeitdauer des wieder zu errei-
chenden Haushaltsausgleichs geändert worden (vgl. Gesetz vom 24. Mai 2011; GV. NRW. 2011 S. 271). Durch 
das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden dann durch Artikel 1 die Vorschriften der §§ 75, 76, 81, 87, 97, 108 
und 117 der Gemeindeordnung geändert (vgl. Gesetz vom 18. September 2012; GV. NRW. 2012 S. 432).  
 
Die Gemeindehaushaltsverordnung wurde erstmals in den § 8 Absatz 1 bis 3 und § 36 geändert. Diese Änderun-
gen erfolgten aufgrund notwendiger Anpassungen an das neue Landesbeamtenrecht und an das Tarifrecht (vgl. 
Verordnung vom 08.12.2009; GV. NRW. 2009 S. 837). Durch Artikel 7 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes 
erfolgten dann umfassendere Änderung der Vorschriften der §§ 1, 2, 4, 9, 11, 16, 19, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 33, 
35, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 49 und 50 der Gemeindehaushaltsverordnung (vgl. Gesetz vom 18. September 2012; 
GV. NRW. 2012 S. 432). 
 
In seiner gesetzlichen Ausgestaltung wurde das NKF stark an betriebwirtschaftlichen Bewertungen ausgerichtet, 
denn betriebswirtschaftliche Erkenntnisse wurden vielfach unverändert in das gemeindliche Haushaltsrecht über-
nommen. Dabei wurde geprüft, ob ein aus betriebwirtschaftlicher Sicht erforderliches Handeln auch als ein recht-
liches Handeln für die Gemeinden festzulegen war. Auch wenn nicht jede betriebswirtschaftliche Bewertung zum 
Gegenstand einer rechtlichen Regelung gemacht wurde, bedarf es zur Auslegung der Bestimmungen des ge-
meindlichen Haushaltsrechts gleichwohl der Kenntnisse der fachspezifischen Anforderungen. Das NKF wurde 
aber auch insbesondere an den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinden ausgerichtet. Der rechtliche Rahmen 
ermöglicht eine größere Eigenverantwortung der Gemeinden bei ihrer Haushaltswirtschaft.  
 
Dieser Rahmen erweitert somit die örtlichen Handlungsspielräume, fordert allerdings auch eine stärkere Ausei-
nandersetzung mit den von der Gemeinde festzulegenden Zielen und Leistungskennzahlen in Bezug auf ihre 
Aufgabenerfüllung. Gleichwohl bestehen mit dem NKF haushaltsrechtliche Regelungen, die eine Prüfbarkeit der 
örtlichen Anwendung ermöglichen und bei denen auch die Interessen der Adressaten der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft berücksichtigt wurden. In diesem Zusammenhang hat sich mit der Anwendung des NKF durch die 
Gemeinden auch die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden der Gemeinden inhaltlich verändert. 
  
 
9. Die Anwendungsspielräume im NKF 
 
Bei der Reform des Haushaltsrechts der Gemeinden ist auch geprüft worden, welche Landesvorgaben unter 
Berücksichtigung der kommunalen Selbstverwaltung und des Verhältnisses von Land und Gemeinden erforder-
lich sind. Auch wenn es für manche Anwender gewöhnungsbedürftig ist, bestimmte Sachverhalte nicht einfach 
nach vorgegebenen Festlegungen zu behandeln, sondern die Normen selbst aufstellen zu müssen, führt dies 
nicht zwingend zu rechtswidrigen Auswüchsen. Die Haushaltsgrundsätze und einzelnen Regelungen eröffnen 
zwar erhebliche Auslegungs- und Ermessensspielräume, setzen jedoch auch hinreichend klare Grenzen, die ein 
Verbiegen des Haushaltsrechts zur Beliebigkeit verhindern.  
 
Gleichwohl werden immer wieder Forderungen nach detaillierteren haushaltsrechtlichen Vorschriften ohne Ge-
staltungsspielräume erhoben. Dabei wird übersehen, dass ein Übermaß an Detailregelungen zu einem unflexib-
len, überregulierten und nicht mehr verständlichen Haushaltsrecht führen kann. Es könnte zu leicht der Zweck, 
die Bedeutung und die Inhalte der haushaltswirtschaftlichen Geschäftsvorfälle der Gemeinde als Basis für Rege-
lungen über die Haushaltswirtschaft außer Betracht gelassen werden und wegen des eng begrenzten Regelungs-
tatbestandes auch Regelungslücken provoziert werden, die zum Missbrauch verleiten.  
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10. Das NKF-Netzwerk 
 
Das NKF-Netzwerk hat eine Verbindung zwischen dem Modellprojekt „Doppischer Kommunalhaushalt“, in dem 
von 1999 bis 2003 das Neue Kommunale Finanzmanagement erarbeitet und erprobt wurde, und der landeswei-
ten Einführung des NKF in Nordrhein-Westfalen (letzter Stichtag 01.01.2009) geschaffen. Es wurde ab dem Jahre 
2004 bis zum Ende des Jahres 2008 von den Städten Brühl, Dortmund, Düsseldorf, Moers, Münster und Vlotho, 
dem Kreis Gütersloh sowie der Gemeinde Hiddenhausen in Zusammenarbeit mit einer Unternehmensberatung 
getragen und vom Innenministerium NRW gefördert.  
 
In den fünf Jahren unterstützte das NKF-Netzwerk die Gemeinden bei der Einführung und Anwendung des NKF 
vor Ort. Die Erfahrungen der Modellkommunen sowie weiterer Gemeinden wurden veröffentlicht und für alle Inte-
ressierten nutzbar gemacht. Eine Hotline per Telefon oder Email bot dabei die Möglichkeit, vor Ort aufgetretene 
Fachfragen zum NKF und zur Umsetzung persönlich mit den Experten der Modellkommunen zu diskutieren. Mit 
ihren Auskünften in Workshops und bei Veranstaltungen vor Ort wurden die NKF-Erfahrungen an die Gemeinden 
weitergegeben. Bei rechtlichen Auslegungsfragen wurde den Gemeinden die Abstimmung mit der zuständigen 
Aufsichtsbehörde empfohlen. Das NKF-Netzwerk half insbesondere bei Fragen zu Anwendung des neuen Haus-
haltsrechts vor Ort. Die Gemeinden haben die ihnen gebotenen Informationen in vielfältiger Weise genutzt. 
 
 
11. Das Modellprojekt „NKF-Gesamtabschluss“ 
 
Aufbauend auf dem „Modellprojekt zur Einführung eines doppischen Kommunalhaushalts in NRW“ und den gel-
tenden haushaltsrechtlichen Regelungen für die Gemeinden wurde in der Zeit 2007 bis 2009 im Modellprojekt 
„NKF-Gesamtabschluss“ von den Städten Dortmund, Düsseldorf, Essen, Lippstadt, Solingen und dem Kreis Unna 
eine umsetzbare betriebswirtschaftliche Konzeption für die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
auf der Basis kaufmännischer Grundsätze und unter Einbeziehung handelsrechtlicher Vorschriften entwickelt. Die 
beteiligten Modellkommunen bildeten einen aussagekräftigen Querschnitt der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 
nach Größe, Art und Organisation ab, sodass damit eine gute Grundlage für die Akzeptanz durch die anderen 
Gemeinden geschaffen wurde.  
 
Eine weitere Besonderheit dieses bundesweit bisher einzigen Projektes in dieser Größenordnung liegt darin, dass 
mit ihm der im ersten Modellprojekt eingeführte prozessorientierte Ansatz zur administrativen Umsetzung von 
Reformvorhaben fortgesetzt wurde. Als künftige Normadressaten wirkten die Gemeinden auch jetzt wieder von 
Anfang an der Erarbeitung und Erprobung der Aufstellung des gesetzlich vorgesehenen Gesamtabschlusses mit. 
Die Vorschläge für die örtliche Umsetzung wurden durch Praktiker aus den benannten Gemeinden und nicht etwa 
durch Vorgaben der Landesverwaltung entwickelt, ausgestaltet und geprägt.  
 
Am Ende des Modellprojekts haben die Modellkommunen einen Abschlussbericht zusammen mit einem abge-
rundeten Praxisleitfaden für die Aufstellung des Gesamtabschlusses vorgelegt, der von allen Beteiligten getragen 
wird. Der veröffentlichte Praxisleitfaden wurde im Laufe der örtlichen Erprobung von den Modellkommunen stetig 
weiterentwickelt und optimiert. Er trägt den Besonderheiten der Ausgliederungen der Gemeinden in ausreichen-
dem Maße Rechnung, denn die Aufstellung des Konzernabschlusses aus der Privatwirtschaft kann für das NKF 
nicht ungeprüft übernommen werden. Die Modellkommunen haben zudem deutlich gemacht, dass sie die Not-
wendigkeit sehen, die Informationen, die der NKF-Gesamtabschluss bietet, aktiv für die Steuerung in den Ge-
meinden zu nutzen. Der Abschlussbericht zeigt daher sachgerechte Eckpunkte und Handlungserfordernisse für 
die örtliche Tätigkeit auf. Die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Modellprojekt wurden transparent gemacht und 
zeitnah veröffentlicht, sodass die öffentliche Diskussion begleitend zum Modellprojekt beginnen konnte und auch 
begonnen hat.  
 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

REFORM DES HAUSHALTSRECHTS 

DIE REFORM DES HAUSHALTSRECHTS 151 

12. Die Überprüfung des NKF-Gesetzes 
 
Das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen 
(Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) enthält in Artikel 1 das Gesetz zur Einführung des 
Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz 
NRW - NKFEG NRW). In diesem Gesetz wird durch § 10 bestimmt, dass die Auswirkungen dieses Gesetzes mit 
den darin enthaltenen Vorschriften über eine Haushaltswirtschaft nach den Regeln der doppelten Buchführung 
nach einem Erfahrungszeitraum von vier Jahren nach In-Kraft-Treten des Gesetzes durch die Landesregierung 
unter Mitwirkung der Spitzenverbände der Kommunen und der Fachverbände zu überprüfen sind.  
 
Die Reform des kommunalen Haushaltsrechts durch die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanage-
ments (NKF) für die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ist so umfassend, dass für die Beurteilung über den 
Stand der Umsetzung ein mehrjähriger Erfahrungszeitraum als angemessen und notwendig angesehen wurde. 
Diese Überprüfung lässt auch die Betrachtung der für die gemeindliche Haushaltswirtschaft getroffenen Regelun-
gen zu, um ggf. einen Optimierungsbedarf festzustellen. Diese Betrachtung ist jedoch nicht der Hauptzweck der 
Überprüfung. Die Überprüfung dient auch der Weiterentwicklung der sachgerechteren und besseren Anwendbar-
keit des NKF vor Ort.  
 
Die Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbände der Gemeinden und der Fachverbände und damit des gesam-
ten kommunalen Raums an der Überprüfung soll dabei sicherstellen, dass diese Überprüfung auf einer breiten 
Erkenntnisgrundlage aufbaut. Es muss auch zukünftig gewährleistet werden, dass die Gemeinden das Ressour-
cenaufkommen und den Ressourcenverbrauch unter der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung zutreffend 
erfassen und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde (wirtschaftlichen 
Lage) vermitteln wird.  
 
In ihrem Zwischenbericht zur Überprüfung des NKFG von 20.06.2007 hat das NKF-Netzwerk bereits über 100 
Vorschläge und Hinweise der Kommunen zu 11 Themenfeldern aufbereitet. Dabei hat sich gezeigt, dass in der 
Mehrzahl der Fälle die sachgerechten Lösungen keine Änderungen der Vorschriften erfordern, sondern bereits 
durch Klarstellungen und Erläuterungen erzielt werden können. Diesem Bedarf trägt auch die wesentlich erweiter-
te 4. Auflage der Handreichung des Innenministeriums Rechnung. Die Landesregierung hat im Rahmen ihrer 
Überprüfung des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-
Westfalen festgestellt, dass das NKF-Gesetz zu einer grundlegenden Umgestaltung des kommunalen Haus-
haltswesens geführt hat. Es hat im Grundsatz eine breite Akzeptanz gefunden. Am Anfang der Umstellung auf 
das NKF standen insbesondere die Fragen der Bewertung und Buchungstechnik im Fokus. Zunehmend geraten 
nun auch Fragen zum Umgang mit den neuen Erkenntnissen und Steuerungsinstrumenten in das Blickfeld.  
 
Die Überprüfung der Auswirkungen des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemein-
den im Land Nordrhein-Westfalen hat dabei nicht nur Erkenntnisse über den Stand der Umsetzung und die Aus-
wirkungen des NKFG mit sich gebracht, sondern vor allem aufgrund örtlicher Erfahrungen einen Optimierungsbe-
darf beim Haushaltsrecht - also insbesondere bei den betreffenden Regelungen der Gemeindeordnung und der 
Gemeindehaushaltsverordnung - verdeutlicht. Hervorgehoben wurden die als zu unflexibel empfundene Aus-
gleichsrücklage und die Frist zur Feststellung des Jahresabschlusses. Es sollten darüber hinaus neben zahlrei-
chen redaktionellen Verbesserungsvorschlägen auch bundesrechtliche Änderungen nach dem Steuergesetz 
2008, dem Bilanzmodernisierungsgesetz 2009 und dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz 2009 in die Optimie-
rung einbezogen werden. 
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13. Die Weiterentwicklung des NKF 
 
13.1 Die Änderungen haushaltsrechtlicher Vorschriften  
 
13.1.1 Die Änderung des § 76 GO NRW 
 
Die nicht erfüllbaren Haushaltssicherungspflichten der Gemeinden hatten oftmals eine über viele Jahre sich hin-
ziehende vorläufige Haushaltsführung zur Folge, denn es war den Gemeinden vielfach objektiv nicht möglich, den 
Haushaltsausgleich nach einer Frist von drei Jahren wieder zu erreichen. Mit dem Gesetz zur Änderung des § 76 
der Gemeindeordnung vom 24. Mai 2011 wurde die Frist zur Erreichung des Haushaltsausgleichs auf zehn Jahre 
verlängert. Damit wird eine größere Möglichkeit geschaffen, die gemeindlichen Haushaltssicherungskonzepte 
wieder genehmigungsfähig zu machen. Die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes durch die Auf-
sichtsbehörde ist künftig nicht mehr an die Erreichung des Haushaltsausgleichs innerhalb der mittelfristigen Er-
gebnis- und Finanzplanung gebunden. 
 
Die Gemeinde hat aber auch jetzt alle möglichen Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen, um wieder dauerhaft 
den Haushaltsausgleich zu erreichen, denn die wichtigste Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit eines 
gemeindlichen Haushaltssicherungskonzeptes bleibt die Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs. Die Auf-
sichtsbehörde soll dabei auch die Verantwortlichen der Gemeinde motivieren, die Konsolidierung ihres Haushalts 
so schnell wie möglich durchzuführen. Gleichzeitig wird das Recht der vorläufigen Haushaltsführung wieder auf 
seinen Hauptzweck zurückgeführt. Die geänderte Vorschrift über die Genehmigung eines Haushaltssicherungs-
konzeptes hat folgende Fassung erhalten (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Änderung des § 76 der Gemeindeordnung NRW 

 
 

Bisherige Fassung 
 

Geltende Fassung 
 

§ 76 
Haushaltssicherungskonzept 

 
(1) 1Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauer-
haften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssiche-
rungskonzept aufzustellen und darin den nächst-
möglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem 
der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, 
wenn bei der Aufstellung des Haushalts 
1. durch Veränderungen der Haushaltswirt-

schaft innerhalb eines Haushaltsjahres der 
in der Schlussbilanz des Vorjahres auszu-
weisende Ansatz der allgemeinen Rücklage 
um mehr als ein Viertel verringert wird oder 

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjah-
ren geplant ist, den in der Schlussbilanz des 
Vorjahres auszuweisenden Ansatz der all-
gemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein 
Zwanzigstel zu verringern oder 

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine 
Rücklage aufgebraucht wird. 

2Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über 
den Jahresabschluss gem. § 95 Absatz 3. 
 
(2) 1Das Haushaltssicherungskonzept dient dem 
Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirt-
schaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde zu erreichen. 2Es bedarf der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde. 3Die Genehmi-
gung kann nur erteilt werden, wenn aus dem 
Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass 
spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen 

 
§ 76 

Haushaltssicherungskonzept 
 

(1) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem 
Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirt-
schaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmi-
gung soll nur erteilt werden, wenn aus dem 
Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass 
spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr 
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Die Änderung des § 76 der Gemeindeordnung NRW 

 
 

Bisherige Fassung 
 

Geltende Fassung 
Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsaus-
gleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. 4Die 
Genehmigung des Haushaltssicherungskonzep-
tes kann unter Bedingungen und mit Auflagen 
erteilt werden. 
 

folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 
Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann 
durch Genehmigung der Bezirksregierung auf 
der Grundlage eines individuellen Sanie-
rungskonzeptes von diesem Konsolidierungs-
zeitraum abgewichen werden. Die Genehmi-
gung des Haushaltssicherungskonzeptes kann 
unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt wer-
den. 

 
Abbildung 2 „Die Änderung des § 76 der Gemeindeordnung NRW“ 

 
Die Neugestaltung der Vorschrift dürfte zur leichteren Handhabung eines Haushaltssicherungskonzeptes durch 
die Gemeinden und die Aufsichtsbehörden führen, denn der Verzicht auf die bisherige Frist eröffnet neue Spiel-
räume bei der Gestaltung der Haushaltssicherung ohne die gesetzliche Zielsetzung, den Haushaltsausgleich 
dauerhaft zu sichern, zu vernachlässigen. 
 
 
13.1.2 Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz 
 
Die Erfahrungen der Gemeinden im Rahmen der Einführung und Anwendung des NKF haben dazu geführt, eini-
ge haushaltsrechtliche Bestimmungen stärker an die örtlichen Bedürfnisse der Gemeinden anzupassen, um die 
Handhabung vor Ort zu erleichtern. Mit dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 189. März 2012 wird eine Viel-
zahl von haushaltsrechtlichen Regelungsinhalten noch ausgerichtet. So sollen z. B. Überschüsse der Ausgleichs-
rücklage zugeführt werden können, sofern ihr Bestand noch nicht ein Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. 
 
Diese Anpassung erhöht die Flexibilität der Gemeinden im Zeitablauf, insbesondere bei schwankenden Gewer-
besteuereinnahmen. Durch die Änderung stehen erwirtschaftete Beträge aus dem Haushaltsjahr bei Bedarf zur 
Deckung eines Fehlbetrages in späteren Jahren genehmigungsfrei zur Verfügung. Weitere wichtige haushalts-
wirtschaftliche Änderungen werden in der nachfolgenden Synopse zur Gemeindeordnung und zur Gemeinde-
haushaltsverordnung aufgezeigt (vgl. Abbildung) 
 

 
Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz 2012 

 
 

Bisherige Fassung 
 

Geltende Fassung 
 

§ 75 GO 
Allgemeine Haushaltsgrundsätze 

 
(1) … 
 
(2) … 
 
(3) Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich 
zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des 
Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröff-
nungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenka-
pitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe 
eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und 
allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen 
nach Satz 2 bemisst sich nach dem Durchschnitt der 
drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag 
vorangehen. Der Ausgleichsrücklage können Jahres-
überschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 

 
§ 75 GO 

Allgemeine Haushaltsgrundsätze 
 

(1) … 
 
(2) … 
 
(3) In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage 
zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als ge-
sonderter Posten des Eigenkapitals anzuset-
zen. Der Ausgleichsrücklage können Jahres-
überschüsse durch Beschluss nach § 96 
Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr 
Bestand nicht den Höchstbetrag von einem 
Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. 
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Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz 2012 

 
 

Bisherige Fassung 
 

Geltende Fassung 
2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in 
der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat. 
 
(4) … 
 
(5) … 
 
(6) … 
 
(7) 1Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. 2Sie 
ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapi-
tal aufgebraucht wird. 
 

 
 
 
(4) … 
 
(5) … 
 
(6) … 
 
(7) 1Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. 
2Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das 
Eigenkapital aufgebraucht ist. 

 
 

§ 76 GO 
Haushaltssicherungskonzept 

 
(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften 
Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept 
aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt 
zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich 
wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des 
Haushalts  
1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft 

innerhalb eines Haushaltsjahres der in der 
Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende An-
satz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein 
Viertel verringert wird oder  

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren 
geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres 
auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage 
jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern 
oder 

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergeb-
nis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage 
aufgebraucht wird.  

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den 
Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3. 
    
(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, 
im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die 
künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt wer-
den, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept 
hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das 
Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich 
nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall 
kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf 
der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzep-
tes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen 
werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungs-
konzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen 
erteilt werden. 
 

 
§ 76 GO 

Haushaltssicherungskonzept 
 

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauer-
haften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssiche-
rungskonzept aufzustellen und darin den nächst-
möglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem 
der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, 
wenn bei der Aufstellung des Haushalts  
1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft 

innerhalb eines Haushaltsjahres der in der 
Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende 
Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr 
als ein Viertel verringert wird oder  

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjah-
ren geplant ist, den in der Schlussbilanz des 
Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allge-
meinen Rücklage jeweils um mehr als ein 
Zehntel zu verringern oder 

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine 
Rücklage aufgebraucht wird.  

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über 
den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3. 
    
(2) …  
 

 

 
§ 81 GO 

Nachtragssatzung 
  
(1) … 
 
(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtrags-
satzung zu erlassen, wenn 
1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmög-

lichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen 
wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine 

 
§ 81 GO 

Nachtragssatzung 
 
(1) … 
 
(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nach-
tragssatzung zu erlassen, wenn 
1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder 

Sparmöglichkeit 
a) ein erheblicher Jahresfehlbetrag entste-
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Bisherige Fassung 
 

Geltende Fassung 
Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden 
kann, 

 
 
 
 
 
 
2. … 
3. … 
Dies gilt nicht für überplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 3. 
 
(2) … 
 
(3) … 
 
(4) … 

 

hen wird und der Haushaltsausgleich 
nur durch eine Änderung der Haushalts-
satzung erreicht werden kann oder 

b) ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag 
als geplant entstehen wird und der hö-
here Fehlbetrag nur durch eine Ände-
rung der Haushaltssatzung vermieden 
werden kann, 

2. … 
3. … 
Dies gilt nicht für überplanmäßige Auszahlungen 
im Sinne des § 83 Abs. 3. 
 
(2) … 
 
(3) … 
 
(4) … 
 

 
§ 87 GO 

Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte 
 
(1) Die Gemeinde darf keine Sicherheiten zugunsten 
Dritter bestellen. Die Aufsichtsbehörde kann Ausnah-
men zulassen. 
 
 
 
 
 
(2) … 
 
(3) … 

 

 
§ 87 GO 

Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte 
 
(1) Die Gemeinde darf keine Sicherheiten zu-
gunsten Dritter bestellen. Die Aufsichtsbehörde 
kann Ausnahmen zulassen. Für die Bestellung 
von Sicherheiten zur Finanzierung des Er-
werbs von Grundstücken der Gemeinde durch 
Dritte finden die Sätze 1 und 2 keine Anwen-
dung. 
 
(2) … 
 
(3) … 
 

 
§ 97 GO 

Sondervermögen 
 

(1) … 
 
(2) Sondervermögen nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2 
unterliegen den Vorschriften über die Haushaltswirt-
schaft. Sie sind im Haushaltsplan der Gemeinde 
gesondert nachzuweisen. 
 
 
(3) … 
 
(4) … 

 

 
§ 97 GO 

Sondervermögen 
 

(1) … 
 
(2) Sondervermögen nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2 
unterliegen den Vorschriften über die Haushalts-
wirtschaft. Sie sind im Haushaltsplan und im 
Jahresabschluss der Gemeinde gesondert 
nachzuweisen. 
 
(3) … 
 
(4) … 

 
 

§ 108 GO 
Unternehmen  

und Einrichtungen 
des privaten Rechts 

 
(1) …  
 
(2) … 
 
(3) Gehören einer Gemeinde mehr als 50 vom Hun-
dert der Anteile an einem Unternehmen oder einer 
Einrichtung in Gesellschaftsform, muß sie darauf 
hinwirken, daß 
1. … 

 
§ 108 GO 

Unternehmen  
und Einrichtungen 

des privaten Rechts 
 

(1) …  
 
(2) … 
 
(3)  
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Bisherige Fassung 
 

Geltende Fassung 
a) … 
b) … 
c) … 
2. … 
3. … 
Der Jahresabschluß, der Lagebericht und der Bericht 
über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung 
sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Ge-
hört der Gemeinde zusammen mit anderen Gemein-
den oder Gemeindeverbänden die Mehrheit der Antei-
le an einem Unternehmen oder an einer Einrichtung, 
soll sie auf eine Wirtschaftsführung nach Maßgabe 
des Satzes 1 Nr. 1 a) und b) sowie Nr. 2 und Nr. 3 
hinwirken. 
 
(4) … 
 
(5) … 
 
(6) … 
 
(7) … 

 

 
 
 
 
 
(Satz 2 ist gestrichen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) … 
 
(5) … 
 
(6) … 
 
(7) … 
 

 
§ 117 GO 

Beteiligungsbericht 
 

(1) Die Gemeinde hat einen Beteiligungsbericht zu 
erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirt-
schaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob ver-
selbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidie-
rungskreis des Gesamtabschlusses angehören, zu 
erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf 
den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses fort-
zuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen. 
 
 
 
 
 
(2) … 

 

 
§ 117 GO 

Beteiligungsbericht 
 
(1) Die Gemeinde hat einen Beteiligungsbericht 
zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und 
nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig 
davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche 
dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlus-
ses angehören, zu erläutern ist. Dieser Bericht ist 
jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des 
Gesamtabschlusses fortzuschreiben und dem 
Gesamtabschluss beizufügen. Der Beteili-
gungsbericht ist dem Jahresabschluss nach § 
95 beizufügen, wenn kein Gesamtabschluss 
nach § 116 aufzustellen ist. 
 
(2) … 

 
Änderungen in der Gemeindehaushaltsverordnung 

 
§ 1 GemHVO 

Haushaltsplan 
 
(1) Der Haushaltsplan besteht aus 
1.   dem Ergebnisplan,  
2.   dem Finanzplan, 
3.   den Teilplänen, 
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein sol-

ches erstellt werden muss.  
 
 
(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen 
1. der Vorbericht,  
2. der Stellenplan, 
3. die Bilanz des Vorvorjahres, 
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächti-

gungen, 
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die 

Fraktionen, 
 
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand 

 
§ 1 GemHVO 

Haushaltsplan 
 
(1) Der Haushaltsplan besteht aus 
1. unverändert 
2. unverändert 
3. unverändert 
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn 

ein solches erstellt werden muss oder fort-
zuschreiben ist.  

 
(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen 
1. ...  
2. … 
3. … 
4. … 
 
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an 

die Fraktionen, Gruppen und einzelne 
Ratsmitglieder, 

6. …  
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Bisherige Fassung 
 

Geltende Fassung 
der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushalts-
jahres, 

7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigen-
kapitals, wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 
2 Nr. 2 der Gemeindeordnung erfolgt, 

8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresab-
schlüsse der Sondervermögen, für die Sonder-
rechnungen geführt werden, 

9. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die 
voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen 
und Einrichtungen mit den neuesten Jahresab-
schlüssen der Unternehmen und Einrichtungen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die 
Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist,  

 
10. in den kreisfreien Städten die Übersichten mit 

bezirksbezogenen Haushaltsangaben.  
 
(3) …  

 

 
 
7. eine Übersicht über die Entwicklung des 

Eigenkapitals,  
 
 
 
 
8. eine Übersicht über die Wirtschaftslage 

und die voraussichtliche Entwicklung 
der Unternehmen und Einrichtungen 
sowie der Anstalten des öffentlichen 
Rechts und der Sondervermögen, für die 
Sonderrechnungen geführt werden,  

 
9. in kreisfreien Städten die Übersichten mit 

bezirksbezogenen Haushaltsangaben 
  
(3) …  
 

 
§ 2 GemHVO 
Ergebnisplan 

 
(1) …  
 
(2) Im Ergebnisplan sind für jedes Haushaltsjahr 
1. der Saldo aus der Summe der ordentlichen 

Erträge und der Summe der ordentlichen Auf-
wendungen als Ergebnis der laufenden Verwal-
tungstätigkeit, 

2. …   
3. die Summe aus dem Ergebnis der laufenden 

Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis 
als ordentliches Jahresergebnis,  
 

4. der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen 
und den außerordentlichen Aufwendungen als 
außerordentliches Ergebnis, 

5. die Summe aus ordentlichem Ergebnis und 
außerordentlichem Ergebnis als Jahresergebnis 

auszuweisen. 
 

(3) …  
 

 
§ 2 GemHVO 
Ergebnisplan 

 
 
 
(2) Im Ergebnisplan sind für jedes Haushaltsjahr 
1. der Saldo aus der Summe der ordentlichen 

Erträge und der Summe der ordentlichen 
Aufwendungen als ordentliches Ergebnis, 

 
2. …  
3. die Summe aus dem ordentlichen Er-

gebnis und dem Finanzergebnis als Er-
gebnis der der laufenden Verwaltungstä-
tigkeit,  

 
 
 
 

 
 
 

(3) …  
 

 
§ 4 GemHVO 

Teilpläne 
 
(1) …  
 
(2) Die Aufstellung der Teilpläne ist nach folgenden 
Maßgaben vorzunehmen: 
1. Werden Teilpläne nach Produktbereichen aufge-

stellt, sollen dazu die Ziele und soweit möglich die 
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung, die 
Produktgruppen und die wesentlichen Produkte 
beschrieben werden.  

2. Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder 
nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele 
und die Kennzahlen zur Messung der Zielerrei-
chung beschrieben werden. Diesen Teilplänen 
sind die Produktbereiche nach Nummer 1 voran-
zustellen, deren Teilergebnispläne die Summen 
der Erträge und der Aufwendungen und deren 
Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen 

 
§ 4 GemHVO 

Teilpläne 
 
(1) …  
 
(2) Die Aufstellung der Teilpläne ist nach folgen-
den Maßgaben vorzunehmen: 
1. … 
 
 
 
  
2. Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder 

nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die 
Ziele und die Kennzahlen zur Messung der 
Zielerreichung beschrieben werden. Diesen 
Teilplänen sind die Produktbereiche nach 
Absatz 1 voranzustellen, deren Teilergeb-
nispläne die Summen der Erträge und der 
Aufwendungen und deren Teilfinanzpläne die 
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Bisherige Fassung 
 

Geltende Fassung 
und der Auszahlungen für Investitionen auswei-
sen müssen. 

3. Werden Teilpläne nach örtlichen Verantwortungs-
bereichen aufgestellt, sollen dazu die Aufgaben 
und die dafür gebildeten Produkte sowie die Ziele 
und die Kennzahlen zur Messung der Zielerrei-
chung beschrieben werden. Diesen Teilplänen 
sind in einer Übersicht die Produktbereiche vo-
ranzustellen, deren Teilergebnispläne die Sum-
men der Erträge und der Aufwendungen und de-
ren Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlun-
gen und der Auszahlungen für Investitionen aus-
weisen müssen.   

 
 
(3) …  
 
(4) …   
 
(5) …  
 
(6) …  

 

Summen der Einzahlungen und der Auszah-
lungen für Investitionen ausweisen müssen. 

3. Werden Teilpläne nach örtlichen Verantwor-
tungsbereichen aufgestellt, sollen dazu die 
Aufgaben und die dafür gebildeten Produkte 
sowie die Ziele und die Kennzahlen zur Mes-
sung der Zielerreichung beschrieben werden. 
Diesen Teilplänen sind in einer Übersicht die 
Produktbereiche nach Absatz 1 voranzustel-
len, deren Teilergebnispläne die Summen 
der Erträge und der Aufwendungen und de-
ren Teilfinanzpläne die Summen der Einzah-
lungen und der Auszahlungen für Investitio-
nen ausweisen müssen.   

 
(3) …  
 
(4) …   
 
(5) …  
 
(6) …  

 
 

§ 9 GemHVO 
Haushaltsplan für zwei Jahre 

 
(1) …   
 
(2) …  
 
(3) Anlagen nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9, die nach der 
Beschlussfassung über einen Haushaltsplan erstellt 
worden sind, müssen der Fortschreibung nach Absatz 
2 beigefügt werden.  

 

 
§ 9 GemHVO 

Haushaltsplan für zwei Jahre 
 
(1) …   
 
(2) …  
 
(3) Anlagen nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9, die nach 
der Beschlussfassung über die Haushaltssat-
zung erstellt worden sind, müssen der Fort-
schreibung nach Absatz 2 beigefügt werden.  

 
 

§ 11 GemHVO 
Allgemeine Planungsgrundsätze 

 
(1) Im Haushalt sind das voraussichtliche Ressour-
cenaufkommen und der geplante Ressourcenver-
brauch in voller Höhe und getrennt voneinander durch 
Erträge und Aufwendungen unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der 
Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden, soweit 
in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.  
 
 
(2) Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraus-
sichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschla-
gen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Soweit 
sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu 
schätzen. 
 
 
 
 
 
(3) …  

 

 
§ 11 GemHVO 

Allgemeine Planungsgrundsätze 
 
(1) Im Haushaltsplan sind das voraussichtliche 
Ressourcenaufkommen und der geplante Res-
sourcenverbrauch in voller Höhe und getrennt 
voneinander durch Erträge und Aufwendungen 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und die Einzahlungen und 
Auszahlungen zu veranschlagen, soweit in 
dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.  
 
(2) Erträge und Aufwendungen sind in ihrer vo-
raussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu 
veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurech-
nen sind. Werden Erträge und Aufwendungen 
in einem Leistungsbescheid festgesetzt, ist 
die Veranschlagung nach dem Erfüllungszeit-
punkt vorzunehmen. Soweit die Erträge und 
Aufwendungen nicht errechenbar sind, sind 
sie sorgfältig zu schätzen. 
 
(3) …  
 

 
 

§ 16 GemHVO 
Fremde Finanzmittel 

 

 
 

§ 16 GemHVO 
Fremde Finanzmittel 
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Bisherige Fassung 
 

Geltende Fassung 
(1) Im Finanzplan werden nicht veranschlagt  
 
1. durchlaufende Finanzmittel, 
2. Finanzmittel, die die Gemeinde auf Grund recht-

licher Vorschriften unmittelbar in den Haushalt ei-
nes anderen öffentlichen Aufgabenträgers zu bu-
chen hat (einschließlich der ihr zur Selbstbewirt-
schaftung zugewiesenen Finanzmittel), 

3. Finanzmittel, die in der Zahlungsabwicklung mit 
dem endgültigen Kostenträger oder mit einer an-
deren Institution, die unmittelbar mit dem endgül-
tigen Kostenträger abrechnet, anstelle der Ge-
meinde vereinnahmt oder ausgezahlt werden. 

 
(2) … 

 

(1) Im Finanzplan müssen nicht veranschlagt 
werden 
1. …  
2. … 
 
 
 
 
3. …  
 
 
 
 
 
(2) … 
 

 
§ 19 GemHVO 

Weitere Vorschriften 
für die Haushaltsplanung 

 
(1) Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine 
Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzuzahlen hat, 
sind bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn sie sich 
auf Erträge der Vorjahre beziehen. 
 
(2) Die Veranschlagung von Personalaufwendungen 
in den Teilplänen richtet sich nach den im Haushalts-
jahr voraussichtlich besetzten Stellen. Dabei können 
die Personalaufwendungen für Personen, die nicht im 
Stellenplan geführt werden, zentral veranschlagt 
werden.  
 
(3) Die Versorgungs- und die Beihilfeaufwendungen 
können auf die Teilpläne nach der Höhe der dort 
ausgewiesenen Personalaufwendungen aufgeteilt 
oder zentral veranschlagt werden. 
 

 
§ 19 GemHVO 

Weitere Vorschriften 
für die Haushaltsplanung 

 
(Absatz 1 nach § 23 verschoben) 
 
 
 
 
(1) Die Veranschlagung von Personalaufwendun-
gen in den Teilplänen richtet sich nach den im 
Haushaltsjahr voraussichtlich besetzten Stellen. 
Dabei können die Personalaufwendungen für 
Personen, die nicht im Stellenplan geführt wer-
den, zentral veranschlagt werden.  
 
(2) Die Versorgungs- und die Beihilfeaufwen-
dungen können auf die Teilpläne aufgeteilt 
oder zentral veranschlagt werden. 

 
 

 
§ 22 GemHVO 

Ermächtigungsübertragung 
 
(1) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszah-
lungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende 
des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie 
übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positio-
nen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. 
 
 
(2) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitio-
nen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für 
ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und 
Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach 
Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögens-
gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benut-
zung genommen werden kann. Werden Investitions-
maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, blei-
ben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten 
dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar. 
 
(3) … 
 
(4) Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat 
eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanz-
plan des Folgejahres vorzulegen. Die Übertragungen 

 
§ 22 GemHVO 

Ermächtigungsübertragung 
 
(1) Ermächtigungen für Aufwendungen und 
Auszahlungen sind übertragbar. Die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister regelt mit 
Zustimmung des Rates die Grundsätze über 
Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungs-
übertragungen. 
 
(2) Werden Ermächtigungen für Aufwendun-
gen und Auszahlungen übertragen, erhöhen 
sie die entsprechenden Positionen im Haus-
haltsplan des folgenden Jahres. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) … 
 
(4) Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem 
Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Anga-
be der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und 
den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die 
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Bisherige Fassung 
 

Geltende Fassung 
sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der 
Ergebnisrechnung (§ 38 Abs. 2) und der Finanzrech-
nung (§ 39) gesondert anzugeben. 

 

Übertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-
/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung (§ 38 Abs. 2) 
und der Finanzrechnung (§ 39) und im Anhang 
gesondert anzugeben. 
 

 
§ 23 GemHVO 

Bewirtschaftung und Überwachung 
 
(1) …  
 
 
 
 
 
 
 
(2) ….  
 
(3) ---  
 
(4) … 

 

 
§ 23 GemHVO 

Bewirtschaftung und Überwachung 
 
(1) …  
 
(2) Abgaben, abgabeähnliche Erträge und 
allgemeine Zuweisungen, die die Gemeinde 
zurückzuzahlen hat, sind bei den Erträgen 
abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge 
der Vorjahre beziehen.  
 
(3) …  
 
(4) … 
 
(5) …  
 

 
§ 28 GemHVO 

Inventur, Inventar 
 
(1) In der Inventur zum Schluss eines jeden Haus-
haltsjahres sind die im wirtschaftlichen Eigentum 
stehenden Vermögensgegenstände, die Schulden 
und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig 
aufzunehmen. Dabei ist der Wert der einzelnen Ver-
mögensgegenstände und Schulden anzugeben (In-
ventar). Die Vermögensgegenstände sind mindestens 
alle drei Jahre durch eine körperliche Inventur aufzu-
nehmen.  
 
 
(2) …  
 
(3) …  
 
(4) …  

 

 
§ 28 GemHVO 

Inventur, Inventar 
 
(1) In der Inventur zum Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres sind die im wirtschaftlichen 
Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, 
die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Inventur vollständig aufzunehmen. Dabei ist 
der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände 
und Schulden anzugeben (Inventar). Die Vermö-
gensgegenstände sind mindestens alle fünf 
Jahre durch eine körperliche Inventur aufzuneh-
men.  
 
(2) …  
 
(3) …  
 
(4) …  

 
 

§ 29 GemHVO 
Inventurvereinfachungsverfahren 

 
(1) …  
 
(2) …  
 
(3) Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den 
Betrag von 60 Euro ohne Umsatzsteuer nicht über-
schreiten, kann verzichtet werden.   
 
 
(4) …  

 

 
§ 29 GemHVO 

Inventurvereinfachungsverfahren 
 
(1) …  
 
(2) …  
 
(3) Auf eine Erfassung der Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens, deren Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen 
wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Um-
satzsteuer nicht übersteigen, kann verzichtet 
werden.   
 
(4) …  
 

 
§ 30 GemHVO 

Zahlungsabwicklung, 
Liquiditätsplanung 

 
§ 30 GemHVO 

Zahlungsabwicklung, 
Liquiditätsplanung 
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(1) Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme 
von Einzahlungen, die Leistung von Auszahlungen 
und die Verwaltung der Finanzmittel. Jeder Zahlungs-
vorgang ist zu erfassen und zu dokumentieren, dabei 
sind die durchlaufenden und die fremden Finanzmittel 
nach § 16 Abs. 1 gesondert zu erfassen. Der Zah-
lungsabwicklung obliegen außerdem das Mahnwesen 
und die Zwangsvollstreckung.  
 
(2) …  
 
(3) …  
 
(4) …  
 
(5) …  
 
(6) …  

 

 
(1) Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annah-
me von Einzahlungen, die Leistung von Auszah-
lungen und die Verwaltung der Finanzmittel. 
Jeder Zahlungsvorgang ist zu erfassen und zu 
dokumentieren, dabei sind die durchlaufenden 
und die fremden Finanzmittel nach § 16 Abs. 1 
gesondert zu erfassen. 
(Satz 3 gestrichen) 
 
(2) …  
 
(3) …  
 
(4) …  
 
(5) …  
 
(6) …  

 
 

§ 31 GemHVO 
Sicherheitsstandards und interne Aufsicht 

 
(1) …  
 
(2) Die örtlichen Vorschriften nach Absatz 1 müssen 
mindestens Bestimmungen in Ausführung des § 23 
Abs. 4 und der §§ 27, 30 und 58 sowie über 
 
1. die Aufbau- und Ablauforganisation der Fi-

nanzbuchhaltung (Geschäftsablauf) mit Fest-
legungen über  

 1.1  sachbezogene Verantwortlichkeiten, 
 1.2  schriftliche Unterschriftsbefugnisse oder 

elektronische Signaturen mit Angabe von 
Form und Umfang, 

 1.3 zentrale oder dezentrale Erledigung der Zah-
lungsabwicklung mit Festlegung eines Ver-
antwortlichen für die Sicherstellung der Zah-
lungsfähigkeit, 

 1.4 Buchungsverfahren mit und ohne Zahlungs-
abwicklung sowie die Identifikation von Bu-
chungen, 

 1.5 die tägliche Abstimmung der Konten mit Er-
mittlung der Liquidität, 

 1.6 die Jahresabstimmung der Konten für den 
Jahresabschluss, 

 1.7 die Behandlung von Kleinbeträgen, 
 1.8 Stundung, Niederschlagung und Erlass von 

Ansprüchen der Gemeinde, 
 1.9 Mahn- und Vollstreckungsverfahren mit Fest-

legung einer zentralen Stelle,  
2. den Einsatz von automatisierter Datenverar-

beitung in der Finanzbuchhaltung mit Fest-
legungen über  

2.1 die Freigabe von Verfahren, 
2.2 Berechtigungen im Verfahren, 
2.3 Dokumentation der eingegebenen Daten 

und ihrer Veränderungen, 
2.4 Identifikationen innerhalb der sachlichen 

und zeitlichen Buchung,  
2.5 Nachprüfbarkeit von elektronischen Sig-

naturen, 
2.6 Sicherung und Kontrolle der Verfahren, 

2.7 die Abgrenzung der Verwaltung von In-

 
§ 31 GemHVO 

Sicherheitsstandards und interne Aufsicht 
 
(1) …  
 
(2) Die örtlichen Vorschriften nach Absatz 1 
müssen mindestens Bestimmungen in Ausfüh-
rung des § 23 Abs. 4 und der §§ 27, 30 und 58 
sowie über 
1. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. … 
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formationssystemen und automatisierten Ver-
fahren von der fachlichen Sachbearbeitung 
und der Erledigung der Aufgaben der Finanz-
buchhaltung, 

3 die Verwaltung der Zahlungsmittel mit Festle-
gungen über  
3.1 Einrichtung von Bankkonten, 
3.2 Unterschriften von zwei Beschäftigten im 

Bankverkehr, 
3.3 Aufbewahrung, Beförderung und Entge-

gennahme von Zahlungsmitteln durch 
Beschäftigte und Automaten, 

3.4 Einsatz von Geldkarte, Debitkarte oder 
Kreditkarte sowie Schecks, 

3.5 Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel, 
3.6 Aufnahme und Rückzahlung von Kredi-

ten zur Liquiditätssicherung, 
3.7 die durchlaufende Zahlungsabwicklung 

und fremde Finanzmittel, 
 
 
 

4 die Sicherheit und Überwachung der Finanz-
buchhaltung mit Festlegungen über 
4.1 ein Verbot bestimmter Tätigkeiten in 

Personalunion, 
4.2 die Sicherheitseinrichtungen, 
4.3 die Aufsicht und Kontrolle über Buchfüh-

rung und Zahlungsabwicklung, 
4.4 regelmäßige und unvermutete Prüfun-

gen, 
4.5 die Beteiligung der örtlichen Rechnungs-

prüfung und des Kämmerers,  
5. die sichere Verwahrung und die Verwaltung 

von Wertgegenständen sowie von Unterlagen 
nach § 58 

enthalten.  
 
(3) …   
 
(4) … 

 

 
 
 
 
3. die Verwaltung der Zahlungsmittel mit Festle-

gungen über  
3.1 Einrichtung von Bankkonten, 
3.2 Unterschriften von zwei Beschäftigten 

im Bankverkehr, 
 3.3 Aufbewahrung, Beförderung und Entge-

gennahme von Zahlungsmitteln durch 
Beschäftigte und Automaten, 

 3.4 Einsatz von Geldkarte, Debitkarte oder 
Kreditkarte sowie Schecks, 

 3.5 Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel, 
 3.6 Aufnahme und Rückzahlung von Kredi-

ten zur Liquiditätssicherung, 
 3.7 die durchlaufende Zahlungsabwicklung 

und fremde Finanzmittel, 
 3.8 die Bereitstellung von Liquidität im 

Rahmen eines Liquiditätsverbundes, 
wenn ein solcher eingerichtet ist, 

4. … 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. … 
 
 
 
 
(3) …   
 
(4) … 

 
 

§ 33 GemHVO 
Wertansätze für Vermögensgegenstände 

 
(1) … 
 
(2) …   
 
(3) …  
 
(4) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, 
deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wert-
mäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer 
nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden 
können und einer Abnutzung unterliegen, sind als 
geringwertige Vermögensgegenstände zu erfassen 
und können im laufenden Haushaltsjahr vollständig 
abgeschrieben werden. Bei einem Wert unter 60 Euro 
ohne Umsatzsteuer können die Vermögensgegen-
stände unmittelbar als Aufwand verbucht werden.    

 

 
§ 33 GemHVO 

Wertansätze für Vermögensgegenstände 
 
(1) … 
 
(2) …   
 
(3) …  
 
(4) Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens, deren Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten wertmäßig den Betrag von 410 
Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, 
die selbstständig genutzt werden können und 
einer Abnutzung unterliegen, sind als gering-
wertige Vermögensgegenstände in Inventar-
listen oder auf einem Sammelposten zu erfas-
sen.  
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§ 35 GemHVO 
Abschreibungen 

 
(1) …  
 
(2) Für Vermögensgegenstände nach Absatz 1 kann 
im Jahr der Anschaffung oder Herstellung nur der Teil 
der auf ein Jahr anfallenden Abschreibungen ange-
setzt werden, der auf die vollen Monate im Zeitraum 
zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem 
Ende des Jahres entfällt. Im Jahr ihrer Veräußerung 
kann für diese Vermögensgegenstände nur der Teil 
der auf ein Jahr anfallenden Abschreibungen ange-
setzt werden, der auf die vollen Monate im Zeitraum 
zwischen dem Anfang des Jahres und ihrer Veräuße-
rung entfällt. 
 
(3) ...    
 
(4) ... 
 
(5) Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer 
voraussichtlich dauernden Wertminderung eines 
Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens 
vorzunehmen. Sie können bei Finanzanlagen vorge-
nommen werden, um diese mit dem niedrigeren Wert 
anzusetzen, der diesen am Abschlussstichtag beizu-
legen ist. Außerplanmäßige Abschreibungen sind im 
Anhang zu erläutern. 
 
 
 
 
(6) ... 
 
(7) …     
 
(8) Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, 
dass die Gründe für eine dauernde Wertminderung 
eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermö-
gens oder der Finanzanlagen nicht mehr bestehen, so 
ist der Betrag der Abschreibung im Umfang der Wert-
erhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibun-
gen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, 
zuzuschreiben. Zuschreibungen sind im Anhang zu 
erläutern. 

 

 
§ 35 GemHVO 

Abschreibungen 
 
(1) … 
 
(2) Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens, deren Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten wertmäßig den Betrag von 410 
Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, 
die selbstständig genutzt werden können und 
einer Abnutzung unterliegen, können unmit-
telbar als Aufwand verbucht werden.    
 
 
 

 
 

(3) … 
 
(4) … 

 
(5) Außerplanmäßige Abschreibungen sind 
bei einer voraussichtlich dauernden Wertmin-
derung eines Vermögensgegenstandes des 
Anlagevermögens vorzunehmen, um diesen 
mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der 
diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist. 
Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige 
Abschreibungen auch bei einer voraussicht-
lich nicht dauernden Wertminderung vorge-
nommen werden. Außerplanmäßige Abschrei-
bungen sind im Anhang zu erläutern. 
 
(6) ... 
 
(7) …     
 
(8) Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr 
heraus, dass die Gründe für eine Wertminde-
rung eines Vermögensgegenstandes des Anla-
gevermögens nicht mehr bestehen, so ist der 
Betrag der Abschreibung im Umfang der Werter-
höhung unter Berücksichtigung der Abschreibun-
gen, die inzwischen vorzunehmen gewesen 
wären, zuzuschreiben. Zuschreibungen sind im 
Anhang zu erläutern. 

 
 

§ 38 GemHVO 
Ergebnisrechnung 

 
(1) …  
 
(2) …   

 

 
§ 38 GemHVO 

Ergebnisrechnung 
 

(1) … 
 
(2) …   
 
(3) Erträge und Aufwendungen, die unmittel-
bar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet 
werden, sind nachrichtlich nach dem Jahres-
ergebnis auszuweisen. 
 

 
§ 41 GemHVO 

Bilanz 
 
(1) …  

 
§ 41 GemHVO 

Bilanz 
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(2) …  
 
(3) Die Aktivseite der Bilanz ist mindestens in die 
Posten 
1. Anlagevermögen,  

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände, 
1.2 Sachanlagen,  

 1.2.1  Unbebaute Grundstücke und grund-
stücksgleiche Rechte, 

1.2.1.1  Grünflächen, 
1.2.1.2  Ackerland, 
1.2.1.3  Wald, Forsten, 
1.2.1.4  Sonstige unbebaute Grundstü-

cke, 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grund-

stücksgleiche Rechte, 
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen, 
1.2.2.2 Schulen, 
1.2.2.3 Wohnbauten, 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 

Betriebsgebäude, 
1.2.3  Infrastrukturvermögen,  
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruk-

turvermögens, 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel, 
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-

ausrüstung und Sicherheits-
anlagen, 

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwas-
serbeseitigungsanlagen, 

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plät-
zen und Verkehrslenkungsan-
lagen, 

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infra-
strukturvermögens, 

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und 
Boden, 

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenk-
mäler, 

1.2.6 Maschinen und technische Anla-
gen, Fahrzeuge, 

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung, 

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen 
im Bau, 

1.3   Finanzanlagen,  
1.3.1      Anteile an verbundenen Unter-

nehmen, 
1.3.2       Beteiligungen, 
1.3.3       Sondervermögen, 
1.3.4       Wertpapiere des Anlagevermö-

gens, 
1.3.5       Ausleihungen, 
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen, 
1.3.5.2 an Beteiligungen, 
1.3.5.3 an Sondervermögen, 
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen, 

2. Umlaufvermögen, 
2.1  Vorräte, 

2.1.1  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wa-
ren, 

  2.1.2  Geleistete Anzahlungen, 
2.2  Forderungen und sonstige Vermögensge-

genstände, 
  2.2.1       Öffentlich-rechtliche Forderungen 

 
 
 
(3) Die Aktivseite der Bilanz ist mindestens in die 
Posten 
1. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Umlaufvermögen, 

2.1  Vorräte, 
2.1.1  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, 

Waren, 
  2.1.2  Geleistete Anzahlungen, 

2.2  Forderungen und sonstige Vermögens-
gegenstände, 

  2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderun-
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und Forderungen aus Transfer-
leistungen, 

  2.2.1.1      Gebühren, 
  2.2.1.2       Beiträge, 
  2.2.1.3       Steuern, 

2.2.1.4       Forderungen aus Transferleis-
tungen, 

2.2.1.5       Sonstige öffentlich-rechtliche 
Forderungen, 

  2.2.2  Privatrechtliche Forderungen, 
2.2.2.1       gegenüber dem privaten Be-

reich, 
2.2.2.2       gegenüber dem öffentlichen Be-

reich, 
2.2.2.3       gegen verbundene Unterneh-

men, 
 2.2.2.4      gegen Beteiligungen, 

2.2.2.5      gegen Sondervermögen, 
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände, 

 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens, 
 2.4 Liquide Mittel, 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung, 
zu gliedern und nach Maßgabe des § 43 Abs. 7 um 
den Posten 
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
zu ergänzen. 
 
(4) Die Passivseite der Bilanz ist mindestens in die 
Posten 
1. Eigenkapital, 

1.1 Allgemeine Rücklage, 
1.2 Sonderrücklagen, 
1.3 Ausgleichsrücklage, 
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, 

2. Sonderposten, 
2.1 für Zuwendungen, 
2.2 für Beiträge, 
2.3 für den Gebührenausgleich, 
2.4 Sonstige Sonderposten, 

3. Rückstellungen, 
3.1 Pensionsrückstellungen, 
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlas-

ten, 
3.3 Instandhaltungsrückstellungen, 
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 

4 und 5, 
4. Verbindlichkeiten, 

4.1 Anleihen, 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi-

tionen, 
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, 

 
4.2.2 von Beteiligungen, 
4.2.3 von Sondervermögen, 
4.2.4 vom öffentlichen Bereich, 
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt, 

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidi-
tätssicherung, 

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-
kommen, 

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen, 

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, 
 

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten, 

gen,  
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.2.2  Privatrechtliche Forderungen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3 Sonstige Vermögensgegen-

stände, 
 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens, 
 2.4 Liquide Mittel, 
3. … 
 
4. … 
 
 
(4) Die Passivseite der Bilanz ist mindestens in 
die Posten 
1. … 
 
 
 
 
2. … 
 
 
 
 
3. … 
 
 
 
 
 
 
4. Verbindlichkeiten, 

4.1 Anleihen, 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für In-

vestitionen, 
4.2.1 von verbundenen Unter-

nehmen, 
4.2.2 von Beteiligungen, 
4.2.3 von Sondervermögen, 
4.2.4    vom öffentlichen Bereich, 
4.2.5    von Kreditinstituten, 

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
Liquiditätssicherung, 

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen, 

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen, 

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleis-
tungen, 

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten, 
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5. Passive Rechnungsabgrenzung 
zu gliedern. 
 
(5) …  
 
(6) …  
 
(7) …  
 
(8) …  

 

4.8 Erhaltene Anzahlung 
5 Passive Rechnungsabgrenzung 
zu gliedern. 
 
(5) …  
 
(6) …  
 
(7) …  
 
(8) …  

 
 

§ 42 GemHVO 
Rechnungsabgrenzungsposten 

 
(1) Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor 
dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit 
sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag 
darstellen, anzusetzen.  
 
 
 
(2) … 
 
(3) Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind 
vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnah-
men, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit 
nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. 

 

 
§ 42 GemHVO 

Rechnungsabgrenzungsposten 
 
(1) Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind 
vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, 
soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach 
diesem Tag darstellen, anzusetzen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Sachzuwendungen ge-
leistet werden. 
 
(2) … 
 
(3) Als passive Rechnungsabgrenzungsposten 
sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene 
Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine 
bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, 
anzusetzen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
erhaltene Zuwendungen für Investitionen an 
Dritte weitergeleitet werden. 

 
 

§ 43 GemHVO 
Weitere Vorschriften 

zu einzelnen Bilanzposten 
 
(1) …  
 
(2) Bei geleisteten Zuwendungen für Vermögensge-
genstände, an denen die Gemeinde das wirtschaftli-
che Eigentum hat, sind die Vermögensgegenstände 
zu aktivieren. Ist kein Vermögensgegenstand zu 
aktivieren, jedoch die geleistete Zuwendung mit einer 
mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsver-
pflichtung verbunden, ist diese als Rechnungsabgren-
zungsposten zu aktivieren und entsprechend der 
Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.      
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Werden Ermächtigungen für Aufwendungen gem. 
§ 22 übertragen, ist in deren Höhe im Eigenkapital 
eine zweckgebundene Deckungsrücklage anzuset-
zen. Die Auflösung ist entsprechend der Inanspruch-
nahme oder mit Ablauf der Verfügbarkeit der Ermäch-
tigungen vorzunehmen. In Höhe der nicht in Anspruch 
genommenen Ermächtigungen ist diese zweckgebun-
dene Rücklage durch Umschichtung in die allgemeine 
Rücklage aufzulösen. 

 
§ 43 GemHVO 

Weitere Vorschriften 
zu einzelnen Bilanzposten 

 
(1) …  
 
(2) Bei geleisteten Zuwendungen für Vermögens-
gegenstände, an denen die Gemeinde das wirt-
schaftliche Eigentum hat, sind die Vermögensge-
genstände zu aktivieren. Ist kein Vermögensge-
genstand zu aktivieren, jedoch die geleistete 
Zuwendung mit einer mehrjährigen, zeitbezoge-
nen Gegenleistungsverpflichtung verbunden, ist 
diese als Rechnungsabgrenzungsposten zu 
aktivieren und entsprechend der Erfüllung der 
Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen. Besteht 
eine mengenbezogene Gegenleistungsver-
pflichtung, ist diese als immaterieller Vermö-
gensgegenstand des Anlagevermögens zu 
bilanzieren. Ein Rechnungsabgrenzungspos-
ten ist auch bei einer Sachzuwendung zu 
bilden.  
 
(3) Erträge und Aufwendungen aus dem Ab-
gang und der Veräußerung von Vermögens-
gegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der 
Gemeindeordnung sowie aus Wertverände-
rungen von Finanzanlagen sind unmittelbar 
mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. 
Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläu-
tern. 
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(4) … 
 
(5) Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investiti-
onen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt 
und gezahlt werden, sind, soweit sie zweckentspre-
chend verwendet wurden, als Sonderposten auf der 
Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den 
Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Son-
derposten ist entsprechend der Abnutzung des bezu-
schussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.    
 
 
 
 
 
 
(6) Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden 
Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, 
die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes in den 
folgenden drei Jahren ausgeglichen werden müssen, 
sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich 
anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen 
werden sollen, sind im Anhang anzugeben. 
 
(7) … 

 

 
(4) … 
 
(5) Für erhaltene und zweckentsprechend 
verwendete Zuwendungen und Beiträge für 
Investitionen sind Sonderposten auf der Pas-
sivseite zwischen dem Eigenkapital und den 
Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung 
der Sonderposten ist entsprechend der Ab-
nutzung des geförderten Vermögensgegen-
standes vorzunehmen. Werden erhaltene 
Zuwendungen für Investitionen an Dritte wei-
tergeleitet, darf ein Sonderposten nur gebildet 
werden, wenn die Gemeinde die geförderten 
Vermögensgegenstände nach Absatz 2 Satz 1 
zu aktivieren hat.     
 
(6) Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden 
Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeit-
raumes, die nach § 6 des Kommunalabgabenge-
setzes ausgeglichen werden müssen, sind als 
Sonderposten für den Gebührenausgleich anzu-
setzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen 
werden sollen, sind im Anhang anzugeben. 
 
(7) … 

 
 

§ 44 GemHVO 
Anhang 

 
(1) Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den 
Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben 
und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies 
beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfa-
chungsregelungen und Schätzungen ist zu beschrei-
ben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeiten-
spiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie 
alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche 
finanzielle Verpflichtungen ergeben können.   
 
 
 
(2) Gesondert anzugeben und zu erläutern sind: 
1. …, 
 
 
 
 
 
 
2. …, 
3. …, 
4. …, 
5. …, 
6. …, 
7. …,  
8. … . 

 weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschrif-
ten der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für 
den Anhang vorgesehen sind. 
 
 
 
 

 
§ 44 GemHVO 

Anhang 
 
(1) Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz 
die verwendeten Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden anzugeben. Die Positionen 
der Ergebnisrechnung  und die in der Finanz-
rechnung nachzuweisenden Einzahlungen 
und Auszahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit sind zu 
erläutern. Die Anwendung von Vereinfa-
chungsregelungen und Schätzungen ist zu 
beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu 
fassen, dass sachverständige Dritte die Sach-
verhalte beurteilen können. 
 
(2) Gesondert anzugeben und zu erläutern sind: 
1. … 
2. die Verringerung der allgemeinen Rück-

lage und ihre Auswirkungen auf die wei-
tere Entwicklung des Eigenkapitals in-
nerhalb der auf das abgelaufene Haus-
haltsjahr bezogenen mittelfristigen Er-
gebnis- und Finanzplanung, 

3. (aus Nr. 2 usw.) 
 
 

 
 
 
 
Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkei-
tenspiegel auszuweisenden Haftungsverhält-
nisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich 
künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen 
ergeben können, und weitere wichtige Anga-
ben, soweit sie nach Vorschriften der Ge-
meindeordnung oder dieser Verordnung für 
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Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz 2012 

 
 

Bisherige Fassung 
 

Geltende Fassung 
 
 
(3) …  

 

den Anhang vorgesehen sind. 
 
(3) …  
 

 
§ 47 GemHVO 

Verbindlichkeitenspiegel 
 
(1) Im Verbindlichkeitenspiegel sind mindestens die 
folgenden Posten auszuweisen: 
1. Anleihen, 
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen,  

2.1 von verbundenen Unternehmen, 
2.2 von Beteiligungen, 
2.3 von Sondervermögen, 
2.4 vom öffentlichen Bereich, 

2.4.1 vom Bund,  
2.4.2 vom Land, 
2.4.3 von Gemeinden und Gemeinde-

verbänden, 
2.4.4 von Zweckverbänden, 
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Be-

reich, 
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Son-

derrechnungen, 
2.5 vom privaten Kreditmarkt, 

2.5.1 von Banken und Kreditinstituten, 
2.5.2 von übrigen Kreditgebern, 

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssi-
cherung, 
3.1 vom öffentlichen Bereich, 
3.2 vom privaten Kreditmarkt, 

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf-
nahmen wirtschaftlich gleichkommen, 

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen, 

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, 
7. Sonstige Verbindlichkeiten. 
Nachrichtlich sind die Haftungsverhältnisse aus der 
Bestellung von Sicherheiten, gegliedert nach Arten 
und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages, 
auszuweisen.  
 
(2) ... 

 

 
§ 47 GemHVO 

Verbindlichkeitenspiegel 
 
(1) Im Verbindlichkeitenspiegel sind die Ver-
bindlichkeiten der Gemeinde nachzuweisen. 
Er ist mindestens entsprechend § 41 Absatz 4 
Nummer 4 zu gliedern. Nachrichtlich sind die 
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von 
Sicherheiten, gegliedert nach Arten und unter 
Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages, auszu-
weisen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ... 
 

 
§ 49 GemHVO 

Gesamtabschluss 
 
(1) ... 
 
(2) ... 
 
(3) ...  
 
(4) Sofern in diesem Abschnitt auf Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches verwiesen wird, finden diese in 
der Fassung des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 
1897 (RGBl. S. 105), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24. August 2002 (BGBl. I S. 3412), entsprechen-
de Anwendung. 

 

 
§ 49 GemHVO 

Gesamtabschluss 
 

 
 
 
 
 
 
(4) Sofern in diesem Abschnitt auf Vorschrif-
ten des Handelsgesetzbuches verwiesen wird, 
finden diese in der Fassung des Handelsge-
setzbuches vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 105), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Mai 
2009 (BGBl. I S. 1102), entsprechende Anwen-
dung. 

 
 

§ 50 GemHVO 
Konsolidierung 

 
§ 50 GemHVO 

Konsolidierung 
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Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz 2012 

 
 

Bisherige Fassung 
 

Geltende Fassung 
 
(1) Verselbstständigte Aufgabenbereiche in öffentlich-
rechtlichen Organisationsformen sind entsprechend 
den §§ 300 bis 309 des Handelsgesetzbuches zu 
konsolidieren. 
 
(2) …  
 
(3) … 

 

 
(1) Verselbstständigte Aufgabenbereiche in öf-
fentlich-rechtlichen Organisationsformen sind 
entsprechend den §§ 300, 301 und 303 bis 305 
und §§ 307 bis 309 des Handelsgesetzbuches 
zu konsolidieren. 

 

Abbildung 3 „Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz“ 
 
 
13.2 Weitere Entwicklungen 
 
In den nächsten Jahren wird aufbauend auf der Einführung, der Anwendung und der Evaluierung des NKF das 
örtliche wirtschaftliche Handeln der Gemeinden von den bisher gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnissen und 
den Erfordernissen der Zukunft in Form von Risiken und Chancen geprägt sein. Dabei darf einerseits nicht ver-
gessen werden, dass das gemeindliche Haushaltsrecht der stetigen Aufgabenerfüllung und der dauernden Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde sowie der Generationengerechtigkeit dient. Andererseits darf die bisher gezeigte 
Offenheit für Veränderungen und Kritik am NKF sowie dessen Weiterentwicklung zu einem stabilen Finanzma-
nagement für Gemeinden als Handlungs- und Steuerungsinstrument nicht verloren gehen.  
 
Die weitere Entwicklung des NKF darf andererseits aber auch nicht allein auf Vorschlägen aufgrund persönlicher 
Erfahrungen aufgebaut werden. Derartige Vorschläge sind hinsichtlich ihrer Verwendung mit einer gebotenen 
Abwägung zu betrachten. Sie beinhalten nicht automatisch für alle Anwender des NKF geeignete Regelungsin-
halte und Regelungsformen. Die Vorschläge können aber regelmäßig sachgerechte Informationen bieten, um 
darauf aufbauend die weitere haushaltsrechtliche Entwicklung aufzusetzen zu können.  
 
Die jährlich wiederkehrenden Haushalte der Gemeinde haben die Notwendigkeit einer umfassenden Nachhaltig-
keit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gezeigt. Unter Einbeziehung der stetigen Aufgabenerfüllung und der 
dauernden Leistungsfähigkeit sowie der Generationengerechtigkeit muss die Gemeinde einen zukunftsorientier-
ten Gesamtblick sowie ein darauf abgestelltes von der Leistungsfähigkeit geprägtes wirtschaftliches Handeln 
unter Einbeziehung der Ressourcen entwickeln. Mit einer produktorientierten örtlichen Steuerung können die 
notwendigen Schritte in der Zukunft gewagt und die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen in der örtlichen 
Praxis durch Leitgedanken und örtlichen Ziele konkret ausgefüllt und verwirklicht werden. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ  
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Der gemeindliche Haushaltskreislauf 
 
 
1. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
 
1.1 Die Aufgabe „Haushaltswirtschaft“ 
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist ein Instrument der Gemeinde, das für die Erfüllung der gemeindlichen 
Aufgaben notwendig ist und dem Bestand der Körperschaft „Gemeinde“ dient. Die Aufgabe „Haushaltswirtschaft“ 
ist der Gemeinde nicht ausdrücklich gesetzlich zugewiesen worden. Sie stellt vielmehr eine allgemeine und auf 
diese Körperschaft bezogene Aufgabe im Rahmen ihrer Selbstverwaltung (vgl. § 1 Satz 2 GO NRW) dar. Die 
Ausübung einer eigenständigen Haushaltswirtschaft durch die Gemeinde ist jedoch wesentlich von den eigenen 
Finanzierungsmöglichkeiten sowie der Fremdfinanzierung durch Finanzleistungen Dritter, die der Gemeinde z. B. 
als Zuwendungen gewährt werden, abhängig. Dabei sind auch die aus der gemeindlichen Aufgabenerfüllung 
entstehenden Folgekosten nicht unbeachtlich. 
 
Die Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeinde erfordert die Erfüllung von unzähligen örtlichen Sach- und 
Fachaufgaben mit bedeutenden finanzwirtschaftlichen Auswirkungen für die Gemeinde. Die gemeindliche Haus-
haltswirtschaft ist daher so zu planen und zu führen, dass einerseits die stetige Erfüllung der Aufgaben der Ge-
meinde gesichert ist. Andererseits ist die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen (vgl. 
§ 75 Absatz 1 Satz 1 und 2 GO NRW), damit die gemeindliche Leistungsfähigkeit dauerhaft bestehen kann. Die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft stellt deshalb eine unverzichtbare Grundlage für die örtliche Ausübung der 
gemeindlichen Selbstverwaltung dar. Die örtliche Verwaltungstätigkeit ist dabei von der Gemeinde in eigener 
Verantwortung und unter Berücksichtigung des gemeindlichen Haushaltsrechts und der örtlichen Verhältnisse 
näher auszugestalten.  
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht dient der Erfassung und dem Nachweis der gemeindlichen Ansprüche und 
Verpflichtungen, soweit diese aus der Aufgabenerfüllung der Gemeinde entstehen. Es schafft keine von den 
fachlichen Bestimmungen unabhängige Handlungsvorgaben. Viele Entscheidungen der Gemeinde sind zudem 
unter der Berücksichtigung von wirtschaftlichen Aspekten und nicht allein nach den rechtlichen Erfordernissen zu 
treffen. Die Gemeinde muss deshalb im Rahmen ihrer Haushaltsplanung und ihres Jahresabschlusses die not-
wendige Transparenz schaffen. Es gilt nicht nur, die Kosten einer gemeindlichen Leistung offen zu legen, sondern 
auch deren Qualität messbar zu machen. Viele haushaltsrechtliche Bestimmungen sind daher als Abbildungsvor-
schriften ausgestaltet worden und innerhalb des Haushaltskreislaufs in der Haushaltsplanung, der Haushaltsaus-
führung und der Haushaltsabrechnung der Gemeinde zu beachten. 
 
Die Gemeinde ist in diesem Zusammenhang gefordert, zur Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft die 
sachlich und fachlich sowie die organisatorisch erforderlichen Maßnahmen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben 
und in eigener Verantwortung zu treffen, z.B. unter ausreichender Beachtung des Kostendeckungsprinzips. Die 
Beteiligung der Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gehört auch dazu, denn die Gemeinde ist im 
Auftrag und dadurch stellvertretend für ihre Einwohner tätig. Die Einwohner tragen dabei durch ihre Finanzleis-
tungen und ggf. auch durch Eigenleistungen zur gemeindlichen Bedarfsdeckung bei, denn die Gemeinde soll 
auch das Wohl ihrer Einwohner fördern (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Für die Gemeinde entsteht auch 
daraus ihre Verantwortung für den pfleglichen und wirtschaftlichen Umgang mit dem gemeindlichen Vermögen im 
Rahmen ihrer jährlichen Haushaltswirtschaft. 
 
Von der Gemeinde sollte im Sinne der Haushaltsgrundsätze auch eine Qualitätssicherung und Qualitätsweiter-
entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sowie ein Risikomanagement betrieben werden. Solche Auf-
gaben erfordern von der Gemeinde, die haushaltsrechtlichen Grundsätze und haushaltswirtschaftlichen Maßstä-
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be zur Haushaltsplanung, Haushaltsausführung und Haushaltsabrechnung anzuwenden, zu überprüfen und so-
weit möglich, zu deren Weiterentwicklung beizutragen. Sie sollte daher gewährleisten können, dass die Adressa-
ten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ihre Leistungen sachgerecht und zeitgerecht erhalten, die Erledigung 
der damit verbundenen weiteren Aufgaben gesichert ist. Das gemeindliche Haushaltsrecht verbindet wirtschaftli-
che Tatbestände und Sachverhalte mit den gemeindlichen Rahmenbedingungen und unterstützt durch zugelas-
sene Wahlmöglichkeiten und Ermessensspielräume die Eigenverantwortung und die Selbstverwaltung der Ge-
meinden in Nordrhein-Westfalen. 
 
Es muss aber auch erreicht werden, dass eine Beteiligung der Adressaten an der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft erfolgt. Dazu gehört ebenso, die Wirkungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und der Risiken für die 
Gemeinde zu messen und zu überprüfen sowie durch Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zu minimieren. 
Die Gemeinde sollte bei allen ihren Maßnahmen sicherstellen, dass die Grundsätze der Vorsicht, der Nachprüf-
barkeit und der Objektivität gewahrt bleiben und das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde damit in 
Einklang steht. 
 
 
1.2 Die Rahmenbegriffe der Haushaltswirtschaft  
 
1.2.1 Der Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft“ 
 
Nach allgemeiner Auffassung fallen unter den Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft“ alle Dinge und Tätigkeiten, 
die zur Vorbereitung, Ausführung und Abrechnung der jährlichen Haushaltswirtschaft der Gemeinde gehören. 
Dabei wird jedoch nicht zwischen dem Haushaltswesen als Planung und Ausführung sowie dem Rechnungswe-
sen als Nachweis und Abrechnung unterschieden. Für die gemeindliche Haushaltswirtschaft wird jedoch auch die 
Kurzbezeichnung „Haushalt“ benutzt. Sie findet sich z. B. in der haushaltsrechtlichen Bestimmung über den ge-
meindlichen Haushaltsausgleich „Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein“ 
(vgl. § 75 Absatz 2 Satz 1 GO NRW).  
 
Vor dem Haushaltsjahr wird die gemeindliche Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan (Ergebnisplan, Finanz-
plan und Teilpläne) aufgestellt (vgl. §§ 78 und 80 GO NRW). Im Haushaltsjahr wird dann die gemeindliche Haus-
haltswirtschaft auf der Grundlage der Ermächtigungen im Haushaltsplan ausgeführt (vgl. § 79 GO NRW). Nach 
Ablauf des Haushaltsjahres ist ein Jahresabschluss als Abrechnung bzw. Rechnungslegung aufzustellen und 
festzustellen (vgl. §§ 95 und 96 GO NRW). Dabei ist zu beachten, dass die haushaltswirtschaftlichen Daten der 
Gemeinde allgemeine öffentlich verfügbare und zugängliche Informationen für die Adressaten der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft darstellen. Sofern personenbezogene Zuordnungen möglich sind, müssen diese von der 
Gemeinde aus datenschutzrechtlichen Gründen wie Geschäftsgeheimnisse behandelt werden. 
 
In den haushaltswirtschaftlichen Rahmen gehört auch die Verwaltung des gemeindlichen Vermögens und der 
Schulden sowie die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses (vgl. §§ 90 und 101 GO NRW). Die Aufstel-
lung, Prüfung und Bestätigung des gemeindlichen Gesamtabschlusses ist ebenfalls der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft zuzurechnen. Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde ist daher als prozessorientiert zu betrachten, 
die ergebnisorientiert gesteuert wird und in der ökonomische Vorgänge mit ihren wirtschaftlichen Wirkungen für 
die Gemeinde in Wertgrößen erfasst und beurteilt, zielgerichtet bearbeitet und sowie dokumentiert werden. Das 
Ergebnis daraus ist der gemeindliche Haushalt, in dem im Rahmen der Planung, der Ausführung und der Abrech-
nung die Geschäftsvorfälle der Gemeinde geplant und ermächtigt, ausgeführt und abgeschlossen werden. 
 
 
1.2.2 Der Rahmenbegriff „Haushalt“  
 
Der Rahmenbegriff „Haushalt“ stellt im gemeindlichen Haushaltsrecht einen Teilbereich des Rahmenbegriffs 
„Haushaltswirtschaft“ dar. Der Begriff „Haushalt“ umfasst dabei die Werke, mit deren Hilfe die jährlich die ge-
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meindliche Haushaltswirtschaft geplant, ausgeführt und abgerechnet wird. Dabei sind die entstehenden Erträge 
und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen immer in Euro, als amtliche Währungseinheit auch für 
Gemeinden, anzugeben.  
 
Von dem Begriff „Haushalt“ werden sowohl die gemeindliche Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan (Ergeb-
nisplan, Finanzplan und Teilpläne) als auch der gemeindliche Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, Finanzrech-
nung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang) sowie der gemeindliche Gesamtabschluss (Gesamtergebnisrechnung, 
Gesamtfinanzrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang) erfasst (vgl. §§ 78 bis 80, 95 und 96 sowie 116 GO 
NRW). Der Haushalt der Gemeinde ist und bleibt dabei das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in 
der gemeindlichen Verwaltung. Nachfolgend wird der Begriff „Haushalt“ näher dargestellt (vgl. Abbildung).  
 

 
Der Haushalt der Gemeinde  

 
 

HAUSHALTSPLANUNG 
 

HAUSHALTSRECHNUNG 
 

Haushaltssatzung mit Anlagen 
 

Jahresabschluss mit Anlagen 

 
 

Haus- 
halts- 

satzung 
 

 
Ergebnis- 

plan 
 

Finanz- 
plan 

 
Anlagen 

Ergebnis- 
rechnung 

Finanz- 
rechnung Bilanz 

Anhang  
Produktorientierte 

Teilpläne 
 

Produktorientierte 
Teilrechnungen  

Bewirtschaftungsregeln Örtliche 
Infos Bewertungs- und Bilanzierungsregeln 

 
Lage- 
bericht 

 

Haushaltsausführung/Haushaltsbewirtschaftung 

Abbildung 4 „Der Haushalt der Gemeinde“ 
 
 
1.2.3 Der Rahmenbegriff „Haushaltsjahr“ 
 
Durch die haushaltsrechtliche Vorschrift des § 78 Absatz 4 GO NRW wird unter Berücksichtigung des Jährlich-
keitsprinzips als Haushaltsjahr das Kalenderjahr bestimmt. Das Haushaltsjahr umfasst deshalb den Zeitraum vom 
1. Januar bis 31. Dezember, der der jahresbezogenen gemeindlichen Haushaltswirtschaft zugrunde zu legen ist. 
Die haushaltswirtschaftliche Periode der Gemeinde als Geschäftsjahr ist auf einen Zeitraum von zwölf Monaten 
ausgerichtet, in der auf der Grundlage der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung die gemeindliche Haus-
haltsbewirtschaftung auszuführen ist. Nach Ablauf der Periode muss eine Abrechnung erfolgen bzw. ein Jahres-
abschluss aufgestellt werden (vgl. § 95 GO NRW). Durch die verbindliche zeitliche Deckung des Haushaltsjahres 
mit dem Kalenderjahr werden die periodengerechte Zuordnung und Buchung von Erträgen und Abwendungen, 
die Rechnungsabgrenzung sowie der Rahmen der Buchungen von Einzahlungen und Auszahlungen bestimmt.  
 
Durch die getroffene Regelung besteht außerdem eine Übereinstimmung der haushaltswirtschaftlichen Periode 
des gemeindlichen Haushalts mit den sonstigen öffentlichen Haushalten sowie mit dem Steuerjahr und dem in 
der Privatwirtschaft allgemein üblichen Wirtschaftsjahr, das auch dort regelmäßig dem Kalenderjahr entspricht. 
Auch in der Forstwirtschaft besteht gegenüber dem gemeindlichen Haushaltsjahr kein abweichendes Wirtschafts-
jahr (vgl. § 34 Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen; SGV. NRW. 790). Die Übereinstimmung des 
Haushaltsjahres mit dem Kalenderjahr besteht auch bei den meisten gemeindlichen Betrieben, die von der Ge-
meinde zu konsolidieren sind.  
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Die gemeindlichen Betriebe, die dem Handelsrecht unterliegen, können zwar eigenverantwortlich ihr Geschäfts-
jahr festlegen, das jedoch regelmäßig für die gleiche Periode (Kalenderjahr) wie bei der gemeindlichen Kernver-
waltung festgelegt worden ist. Weichen im Einzelfall die gemeindlichen Betriebe davon ab, ist zu klären, welche 
Auswirkungen das auf die Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses hat. Ein gleiches Geschäftsjahr bei 
der gemeindlichen Verwaltung und den gemeindlichen Betrieben erleichtert für die Gemeinde die Aufstellung des 
Gesamtabschlusses, weil dann für alle Abschlüsse der gleiche Stichtag maßgebend ist. 
  
 
1.3 Die Leitgedanken der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
 
1.3.1 Die Zusammenfassung 
 
Im 8. Teil der Gemeindeordnung sowie in der Gemeindehaushaltsverordnung werden ausgehend von den dort 
verankerten Leitgedanken, die notwendigen Regelungen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft getroffen, bei 
denen auch die Rechte der Gemeindeorgane zu beachten sind. Die wichtigsten Leitgedanken in der gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Leitgedanken der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 

 
 
-    Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung 

ihrer Aufgaben gesichert ist. 
 
 
-    Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. 
 
 
-    Jährlich ist der Haushaltausgleich i.V.m. mit dem Eigenkapital (Ausgleichsrücklage) zu erreichen. 
 
 
-    Die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist sicherzustellen. 
 
 
-    Eine bilanzielle Überschuldung der Gemeinde ist nicht zulässig. 
 

Abbildung 5 „Die Leitgedanken der gemeindlichen Haushaltswirtschaft“ 
 
In diesem Zusammenhang muss die Gemeinde ihre örtliche Haushaltssteuerung so ausgestalten, dass die Ziele 
und Zwecke ausreichend umgesetzt werden. Sie muss dazu die Haushaltsausführung überwachen (z. B. die 
Budgetbewirtschaftung) und die Kostenentwicklung unterjährig prüfen (z. B. mithilfe der Kosten- und Leistungs-
rechnung) sowie die Einhaltung und Erreichbarkeit der gemeindlichen Ziele beobachten (z. B. mithilfe ausgewähl-
ter Kennzahlen). Dazu gehört, auch Prognosen über die weitere Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haus-
haltsjahr sowie über die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde abzugeben. 
 
 
1.3.2 Die Berücksichtigung der Lebenssituationen von Frau und Mann 
 
In die Haushaltswirtschaft bzw. der jährlichen Haushaltsführung muss von der Gemeinde auch die Geschlechter-
perspektive einbezogen werden, denn die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von 
Frau und Mann ist auch eine Aufgabe der Gemeinde (vgl. § 5 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). Die Umsetzung des 
gesetzlich festgelegten Grundsatzes durch die Gemeinde erfordert, in jedem Haushaltsjahr den gemeindlichen 
Haushalt auch unter Betrachtung der Auswirkungen auf die Lebenssituationen von Frauen und Männer zu gestal-
ten. Dabei gilt es, auch die Wirkungen der haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen entsprechend zu überprüfen.  
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Die Gemeinde soll möglichst ihr gesamtes haushaltswirtschaftliches Handeln auf die Verwirklichung des Verfas-
sungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann ausrichten und vor Ort, die gemeindlichen Leistungen 
sachgerecht zwischen den Geschlechtern verteilen. Der gemeindliche Haushalt muss deshalb auch die Gleich-
stellungsorientierung der Gemeinde zum Ausdruck bringen. Bereits bei der Zielbildung für die gemeindliche 
Haushaltswirtschaft nach § 12 GemHVO NRW bedarf es deshalb ausreichender geschlechterspezifischer Infor-
mationen, damit auf dieser Basis der Rat und die gemeindliche Verwaltung gleichstellungsorientierte Ziele für die 
Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft definieren können.  
 
Die Gemeinde sollte dazu einen Dialog mit den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft führen und die 
Berücksichtigung der Lebenssituationen von Frau und Mann zu einem Leitprinzip machen. Dabei gilt es, die örtli-
chen Gegebenheiten zu analysieren, um Zielgruppen zu bestimmen und festzustellen, ob Unterschiede beim 
Nutzen der gemeindlichen Leistungen für Frauen und Männer vorhanden sind. Aufgrund der Ergebnisse kann die 
Gemeinde ihre Ressourcen zielorientiert betrachten und einsetzen sowie die Wirkungen daraus mit ins Blickfeld 
nehmen. Dabei ist zu entscheiden, ob und wie die Verteilung der Haushaltsmittel der Gemeinde entsprechend 
angepasst wird oder neu ausgerichtet werden soll. Diese Gegebenheiten verstärken eine ganzheitliche Sichtwei-
se in der Gemeinde und ein entsprechendes haushaltswirtschaftliches Handeln, dessen Rahmen und Inhalte von 
der Gemeinde eigenverantwortlich auszugestalten sind.  
 
 
1.4 Die Gestaltung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft belassen der Gemeinde einen gro-
ßen Gestaltungsspielraum, damit sie die sachlich und fachlich sowie organisatorisch erforderlichen Maßnahmen 
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten in eigener Verantwortung treffen kann. Dabei spielen insbe-
sondere die haushaltsrechtlichen Vorschriften eine besondere Rolle, denn durch diese werden einerseits die Ziele 
der jährlichen Rechnungslegung und andererseits auch deren Art und Form bestimmt. Die gesetzlichen Vorga-
ben, dass die Gemeinde ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung und der gemeindli-
che Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln 
muss, haben vielfach dazu geführt, den Blick auf eine rechnungslegungsbezogene Betrachtung und Bewertung 
im Sinne einer „neuen gemeindlichen Bilanzpolitik“ zu verengen.  
 
Die der Gemeinde bewusst umfassend eingeräumten Gestaltungsspielräume bei ihrer Haushaltswirtschaft gehen 
daher bereits von ihrem Zweck her weit über dem im privatwirtschaftlichen Bereich verwendeten Begriff „Bilanz-
politik“ hinaus. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist von der gemeindlichen Aufgabenerfüllung her auszuge-
stalten, denn die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung 
ihrer Aufgaben gesichert ist (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). Bereits mit dieser rechtlichen Vorgabe werden 
Bedingungen für den örtlichen Gestaltungsprozess gesetzt. Die Gemeinde hat deshalb ihre jahresbezogene 
Haushaltswirtschaft bewusst auf die Umsetzung ihrer Ziele, auf eine Zweckorientierung ihres haushaltswirtschaft-
lichen Handelns und auf die Wünsche der Adressaten der Haushaltswirtschaft sowie unter Beachtung der rech-
nungslegungsbezogenen Erfordernisse auszurichten.  
 
Die tatsächliche Nutzung der möglichen Gestaltungsspielräume zeigt sich insbesondere im Rahmen der Haus-
haltsplanung und Haushaltsabrechnung. Diese Werke sollten zwar grundsätzlich in objektivierter Form unter 
Beachtung der Periodenabgrenzung aufgestellt werden, gleichwohl können gewichtige örtliche Gründe vorliegen, 
im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten bestimmte Sachverhalte als von untergeordneter Bedeutung anzuse-
hen und daher nicht gesondert zu benennen. Die haushaltsrechtlichen Vorschriften enthalten eine Vielzahl von 
Bestimmungen, in denen durch die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe, z.B. „dürfen“, „können“, „sollen“, 
ein örtlicher Einfluss auf die Gestaltung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gewollt ist. Die Gemeinde hat 
daher mit dem NKF keine grundsätzlich neuen Gestaltungsmöglichkeiten für ihre Haushaltswirtschaft zur Verfü-
gung gestellt bekommen, sondern die Möglichkeiten lediglich sind im Sinne der neuen Ziele und Zwecke des 
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gemeindlichen Haushaltsrechts angepasst worden. Die Gemeinde ist gefordert, die Ausführung ihrer gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft in eigener Verantwortung und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 
zukunftsbezogen auszugestalten.  
 
Durch den gemeindlichen Jahresabschluss als Haushaltsabrechnung, der auch den Vermögensstatus der Ge-
meinde offen legt, werden jedoch auch die Wirkungen der Gestaltung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
sowie die wirtschaftliche Lage der Gemeinde sichtbar, sodass auch aus diesem Grund die zulässige haushalts-
mäßige Gestaltung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung oftmals insgesamt nur als „gemeindliche Bilanzpolitik“ 
bezeichnet und behandelt wird. Diese Einordnung dürfte aber den Zielen und Zwecken des gemeindlichen Haus-
haltsrechts und der dabei zwingend gebotenen sachlichen Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse nicht in 
ausreichendem Maße gerecht werden. 
 
 
1.5 Die Sprache in der Haushaltswirtschaft 
 
Im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft hat die Gemeinde grundsätzlich die Sprache zu verwenden, die es den 
Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ermöglicht, die gemeindliche Haushaltswirtschaft zu verstehen 
und nachvollziehen zu können. Die verwendete Sprache muss den Ausführenden auch ermöglichen, die vom Rat 
der Gemeinde erteilten und im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen zutreffend und 
nachvollziehbar umzusetzen. In Anlehnung an die Regelungen über das Verwaltungsverfahren soll daher auch in 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft die Regelung gelten „Die Amtssprache ist deutsch“ (vgl. § 23 VwVfG 
NRW). Die Gemeindeordnung enthält dazu keine ausdrückliche Regelung und auch keinen Verweis auf das Ver-
waltungsverfahrensgesetz enthält.  
 
Ein solcher Zusammenhang kann hergestellt werden, denn einerseits gilt das genannte Gesetz auch für die öf-
fentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Gemeinde. Andererseits ist ein Verwaltungsverfahren im Sinne dieses 
Gesetzes die nach außen wirkende Tätigkeit der Gemeinde, die auf die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbe-
reitung und den Erlass eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages 
gerichtet ist. Die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft wird vielfach in diesem Sinne vollzogen, 
sodass für die gemeindliche Haushaltswirtschaft auch die gleiche Sprache zur Anwendung kommen sollte. Insbe-
sondere die Verwendung von Abkürzungen muss für alle Beteiligten verständlich sein. Die Benutzung der deut-
schen Sprache hat sich in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bewährt und wird von den Beteiligten an der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft nicht infrage gestellt. 
 
 
1.6 Die Währungseinheit „Euro“ in der Haushaltswirtschaft 
 
Im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft hat die Gemeinde grundsätzlich die Währungseinheit zu verwenden, die als 
gesetzliches Zahlungsmittel bestimmt worden ist. Für die Gemeinde stellen deshalb die Euro-Münzen und die 
Euro-Banknoten das vorrangige Bargeld für ihre Barzahlungen dar. Die Beachtung dieser Währungseinheit gilt 
auch beim Einsatz und der Abrechnung von eingegangenen Schecks sowie beim Einsatz elektronischer Zah-
lungsmittel durch die Gemeinde oder durch Dritte gegenüber der Gemeinde, z.B. in Form der Geldkarte, der De-
bitkarte und der Kreditkarte.  
 
Die Gemeinde sollte dabei im Rahmen ihres Geschäftsverkehrs das internationale Währungskürzel „EUR“ und 
nicht das Währungssymbol „€“ verwenden. Entsprechend gilt dieses auch für die gesonderte Darstellung der 
Untereinheit „Cent“, die in Bruchteilen des Euro, z. B. 0,45 EUR, und nicht mit einem Symbol, z.B. „Ct“, angege-
ben werden sollte. Gleichwohl stellen auch fremde Geldsorten zulässige Zahlungsmittel für die Gemeinde dar, bei 
deren Eingang oder Benutzung eine Währungsumrechnung von der Gemeinde vorzunehmen ist. Durch die Nut-
zung der Währungseinheit „Euro“ wird die gemeindliche Haushaltswirtschaft in ihren Ausmaßen und messbaren 
Wirkungen für alle Beteiligten verständlich und nachvollziehbar. 
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Mit der Währungseinheit „Euro“ soll in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft eine zutreffende Aussage zu den 
oder über die gemeindlichen Finanzen gegeben werden. Die Gemeinde hat deshalb in ihren haushaltswirtschaft-
lichen Unterlagen die finanzwirtschaftlichen Wertansätze oder Wertgrößen, Erträge und Aufwendungen sowie 
Einzahlungen und Auszahlungen betragsmäßig immer in Euro anzugeben. Es ist daher ein allgemeiner Hinweis 
nicht ausreichend, dass die in der Haushaltsunterlage aufgeführten Zahlen als Finanzbeträge in der Währungs-
einheit „Euro“ zu verstehen sind. Ein solcher Hinweis steht zudem der allgemeinen Zielsetzung entgegen, dass 
die gemeindliche Haushaltswirtschaft auch durch die Nutzung der Währungseinheit „Euro“ in ihren Ausmaßen 
und messbaren Wirkungen für alle Beteiligten bzw. Adressaten verständlich und nachvollziehbar sein soll. 
 
 
2. Die Schritte in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
 
2.1 Ein Überblick 
 
Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sollen als eigenverantwortliche Träger der öffentlichen Verwaltung (vgl. § 
2 GO NRW) das Wohl ihrer Einwohner in freier Selbstverwaltung fördern und in Verantwortung für die zukünftigen 
Generationen handeln (vgl. § 1 GO NRW). Im Rahmen der einzelnen Schritte des gemeindlichen Haushaltskreis-
laufs wird das gemeindliche Handeln transparent und nachvollziehbar gemacht. Dieses findet in den Phasen der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft seinen Niederschlag (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Phasen im gemeindlichen Haushaltskreislauf 

 
 

Die Haushaltsplanung 
 

-      Mehrjährige Ergebnis- und Finanzplanung (Fünf Jahre) 
-      Jährliche Haushaltssatzung mit Anlagen (Haushaltsplan) 
-      Information und Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Haushaltsplanung  
-      Verfügbarhalten der Informationen zur Einsichtnahme 
 

 
Die Haushaltsausführung 

 
-      Örtliche Aufgabenerfüllung im Rahmen der Haushaltssatzung 
-      Umsetzung des Haushaltsplans unter Einhaltung der gesetzten Ziele  
-      Bewirtschaftung der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Ermächtigungen  
-      Erfassung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung 
 

 
Die Haushaltsrechnung 

 
-      Aufstellung des Jahresabschlusses (Verwaltung der Gemeinde) 
-      Aufstellung des Gesamtabschlusses (Verwaltung und Betriebe der Gemeinde) 
-      Abschlussprüfung vor Feststellung bzw. Bestätigung des Abschlusses (Kontrolle) 
-      Entlastung des Bürgermeisters bei Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft 
-      Information der Öffentlichkeit über das Jahres- und das Gesamtergebnis 
 

Abbildung 6 „Die Phasen im gemeindlichen Haushaltskreislauf“ 
 
Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde, die wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen ist, damit die stetige 
Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gesichert ist, stellt dazu eine örtliche Planungs- und Steuerungsgrundlage 
dar, sofern die Haushaltswirtschaft entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften durch die Gemeinde im 
Rahmen der jährlichen Planung, Ausführung und Abrechnung ordnungsgemäß erfolgt. Die Zwecke erfordern 
dabei ein funktionierendes Zusammenwirken der Verantwortlichen in Rat und gemeindlicher Verwaltung im Rah-
men ihrer jeweiligen Rechte und Zuständigkeiten. Das NKF ermöglicht mit seiner Ressourcenerfassung und der 
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Produktorientierung ein wirtschaftliches Handeln der Gemeinde und stellt dazu und zur örtlichen Steuerung ein 
Rechnungswesen auf der Grundlage des Systems der doppelten Buchführung zur Verfügung. 
 
 
2.2 Die Haushaltsplanung 
 
Am Beginn des gemeindlichen Haushaltskreislaufs steht die Haushaltsplanung der Gemeinde als fünfjährige 
Ergebnis- und Finanzplanung (vgl. § 84 GO NRW), die insbesondere das Haushaltsjahr und die folgenden drei 
Planungsjahre im Blick hat. Sie stellt eine zukunftsorientierte Prognose dar, denn die Gemeinde hat ihre Haus-
haltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei sind die 
nachfolgenden haushaltsrechtlichen Vorschriften zu beachten (vgl. Abbildung). 
 

 
Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Haushaltsplanung  

 

DIE HAUSHALTSPLANUNG 
IN DER GEMEINDEORDNUNG 

DIE HAUSHALTSPLANUNG 
IN DER GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 

 
8. Teil 

Haushaltswirtschaft 
 

§ 75 Allgemeine Haushaltsgrundsätze 
§ 76 Haushaltssicherungskonzept 
§ 77 Grundsätze der Finanzmittel- 
        beschaffung 
§ 78 Haushaltssatzung 
§ 79 Haushaltsplan 
§ 80 Erlass der Haushaltssatzung 
§ 81 Nachtragssatzung 
§ 82 Vorläufige Haushaltsführung 
§ 83 Überplanmäßige und außerplanmäßige 
        Aufwendungen und Auszahlungen 
§ 84 Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- 
        planung 
§ 85 Verpflichtungsermächtigungen 
§ 86 Kredite 

 

 
Erster Abschnitt 
Haushaltsplan 

 
§   1 Haushaltsplan 
§   2 Ergebnisplan  
§   3 Finanzplan 
§   4 Teilpläne 
§   5 Haushaltssicherungskonzept 
§   6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
§   7 Vorbericht 
§   8 Stellenplan 
§   9 Haushaltsplan für zwei Jahre 
§ 10 Nachtragshaushaltsplan 
 

 
9. Teil 

Sondervermögen, 
Treuhandvermögen 

 
§ 97 Sondervermögen 
§ 98 Treuhandvermögen 
§ 99 Gemeindegliedervermögen 
§ 100 Örtliche Stiftungen 

 

 
Zweiter Abschnitt 

Planungsgrundsätze und Ziele 
 
§ 11 Allgemeine Planungsgrundsätze 
§ 12 Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung 
§ 13 Verpflichtungsermächtigungen 
§ 14 Investitionen 
§ 15 Verfügungsmittel 
§ 16 Fremde Finanzmittel 
§ 17 Interne Leistungsbeziehungen 
§ 18 Kosten- und Leistungsrechnung 
§ 19 Weitere Vorschriften für die Haushaltsplanung 
 

 
Fünfter Abschnitt 

Vermögen und Schulden 
 

§ 35 Abschreibungen 
§ 36 Rückstellungen 

 

Abbildung 7 „Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Haushaltsplanung“ 
 
Die Gemeinde soll bei ihrer mehrjährigen Haushaltsplanung möglichst künftige Chancen und Risiken und andere 
Ereignisse, die Auswirkungen auf das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde haben, berücksichtigen. 
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Durch eine solche Haushaltsplanung können die Auswirkungen des haushaltsmäßigen Handelns der Gemeinde 
im Haushaltsjahr besser beurteilt werden und geeignete Entscheidungen und angepasste Handlungen festgelegt 
werden. Die gemeindliche Haushaltsplanung stellt nur eine Teilbereichsplanung dar, auch wenn gleichzeitig von 
vielen Betrieben der Gemeinde ein Wirtschaftsplan aufzustellen ist (vgl. z. B. § 14 EigVO NRW).  
 
Die gemeindliche Haushaltsplanung erfolgt zwar noch nicht als ein Gesamtwerk in Bezug auf die gemeindliche 
Aufgabenerfüllung, aber bereits in wichtigen Teilbereichen. Grundsätzlich bedarf es deshalb noch einer Zusam-
menführung der einzelnen Planungswerke und einer Vervollständigung zu einer Gesamtplanung. Aus der ge-
meindlichen Haushaltsplanung heraus kann die Gemeinde dann in einem Gesamtbild ihre voraussichtliche wirt-
schaftliche Gesamtentwicklung aufzeigen, z. B. als Haushaltsgesamtplan. In der Haushaltsabrechnung in Form 
des Gesamtabschlusses kann dann stichtagsbezogen ein haushaltsmäßiger Vergleich erfolgen und dessen Er-
gebnisse dargestellt werden. 
 
Die jährliche Haushaltsplanung der Gemeinde soll zudem vor dem Beginn des Haushaltsjahres abgeschlossen 
sein (vgl. § 80 GO NRW). Sie hat dabei noch besondere haushaltsrechtliche Planungsvorschriften zu beachten. 
Außerdem sind auch die örtlichen Besonderheiten der Gemeinde in diese gemeindliche Planung einzubeziehen. 
Als Ergebnis daraus muss der Haushaltsplan der Gemeinde für das Haushaltsjahr inhaltlich so ausgestaltet sein, 
dass dieser auch als örtliches Steuerungsinstrument genutzt werden kann, denn bei dessen Aufstellung sind die 
örtlichen Besonderheiten der Gemeinde sowie die Steuerungsbedürfnisse des Rates und der anderen Verant-
wortlichen in der Gemeinde zu berücksichtigen. Diese Bedürfnisse beeinflussen die Haushaltsplanung, die Haus-
haltsausführung und die Haushaltsrechnung der Gemeinde in fachlicher und zeitlicher Hinsicht wesentlich. 
 
 
2.3 Die Haushaltsausführung 
 
Die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bildet eine Grundlage für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde. Das gemeindliche Haushaltsrecht sieht daher eine Reihe von Grundsätzen und Geboten sowohl in 
der Gemeindeordnung als auch in der Gemeindehaushaltsverordnung vor, die nachfolgend beispielhaft aufge-
zeigt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Haushaltsausführung  

 

HAUSHALTSAUSFÜHRUNG 
IN DER GEMEINDEORDNUNG 

HAUSHALTSAUSFÜHRUNG 
IN DER GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 

 
8. Teil 

Haushaltswirtschaft 
 

§ 86 Kredite 
§ 87 Sicherheiten und Gewährleistung für  
        Dritte 
§ 89 Liquidität 
§ 90 Vermögensgegenstände 
§ 93 Finanzbuchhaltung 
§ 94 Übertragung der Finanzbuchhaltung 

 

 
Dritter Abschnitt 

Besondere Vorschriften 
für die Haushaltswirtschaft 

 
§ 20 Grundsatz der Gesamtdeckung  
§ 21 Bildung von Budgets 
§ 22 Ermächtigungsübertragung 
§ 23 Bewirtschaftung und Überwachung 
§ 24 Haushaltswirtschaftliche Sperre,  
         Unterrichtungspflicht 
§ 25 Vergabe von Aufträgen 
§ 26 Stundung, Niederschlagung und Erlass 

 
 

 
10. Teil 

Rechnungsprüfung 
 

§ 102 Örtliche Rechnungsprüfung 
§ 103 Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 
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Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Haushaltsausführung  

 

HAUSHALTSAUSFÜHRUNG 
IN DER GEMEINDEORDNUNG 

HAUSHALTSAUSFÜHRUNG 
IN DER GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 

9. Teil 
Sondervermögen, 

Treuhandvermögen 
 

§ 97 Sondervermögen 
§ 98 Treuhandvermögen 
§ 99 Gemeindegliedervermögen 
§ 100 Örtliche Stiftungen 

 

 
Vierter Abschnitt 

Buchführung, Inventar, 
Zahlungsabwicklung 

 
27 Buchführung 
§ 28 Inventur, Inventar 
§ 29 Inventurvereinfachungsverfahren 
§ 30 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung 
§ 31 Sicherheitsstandards und interne Aufsicht 
 

   Abbildung 8 „Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Haushaltsausführung“ 
 
Die Gemeinde kann gegenüber ihren Bürgern und Einwohnern die Leistungen erbringen und die Einrichtungen 
schaffen, die die örtliche Gemeinschaft zur Sicherung ihres Lebensstandards und zur Wahrung einer weitgehen-
den Gleichmäßigkeit der Lebensverhältnisse in allen Gebieten erfordert. Die Gemeinde hat bei der Ausführung 
ihrer gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr aber auch darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Kos-
ten der Leistungen und der Einrichtungen letztlich von den Bürgern durch Steuern und Abgaben aufgebracht 
werden. Diese Sachlage verpflichtet sie ganz besonders zu einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen 
Haushaltsführung (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). 
 
Durch die Haushaltspositionen im Haushaltsplan werden zudem sachliche Grenzen gesetzt, denn auch durch die 
Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sollen die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft geför-
dert werden. Das gemeindliche Vermögen und die Einkünfte der Gemeinde sind so zu verwalten, dass die Ge-
meindefinanzen gesund bleiben (vgl. § 10 Satz 1 GO NRW). Die zweckbezogene Verteilung der gemeindlichen 
Finanzmittel und damit die Festlegung der Schwerpunkte für die weitere gemeindliche Entwicklung liegen dabei in 
der Eigenverantwortung der Gemeinde. 
  
 
2.4 Die Haushaltsrechnung 
 
2.4.1 Der Jahresabschluss als Teilergebnis 
 
Aus den Vorgaben des Rates der Gemeinde für die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ergibt sich 
zudem die Notwendigkeit, dass der Bürgermeister nach dem Ende seines auf ein Jahr begrenzten Auftrages, die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde nach der geltenden Haushaltssatzung zu führen, darüber Rechenschaft ge-
genüber dem Rat ablegen muss. Er muss darlegen, wie er seinen Auftrag ausgeführt hat, zu welchem Ergebnis 
die Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat, welche Auswirkungen sich daraus auf das 
Vermögen und die Schulden der Gemeinde ergeben, aber auch, welche Chancen und Risiken für die künftige 
Entwicklung der Gemeinde bestehen.  
 
Nach dem Ende des gemeindlichen Haushaltsjahres ist vom Kämmerer ein Jahresabschluss aufzustellen und 
vom Bürgermeister zu bestätigen. Der Bürgermeister hat dann den von ihm bestätigten Entwurf innerhalb von drei 
Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat der Gemeinde zur Feststellung zuzuleiten (vgl. § 95 Absatz 3 
GO NRW). Aus der ausschlaggebenden Bedeutung, die der Haushaltsplan für die Ausführung der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft, bezogen auf die gemeindliche Verwaltung hat, ergeben sich die Art und das Ausmaß der 
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde, die im gemeindlichen Jahresabschluss offen zu legen sind. Die Vorschrif-
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ten über den Jahresabschluss ergeben sich dabei zwingend aus dem System der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft, denn die Ausgangsgrundlage dafür ist der jährliche Haushaltsplan. Für den gemeindlichen Jahresab-
schluss bestehen im gemeindlichen Haushaltsrecht eine Reihe von Grundsätzen und Geboten (vgl. Abbildung). 
 

 
Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Haushaltsrechnung  

 

HAUSHALTSRECHNUNG 
IN DER GEMEINDEORDNUNG 

HAUSHALTSRECHNUNG 
IN DER GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 

 
8. Teil 

Haushaltswirtschaft 
 

§ 88 Rückstellungen 
§ 89 Liquidität 
§ 90 Vermögensgegenstände 
§ 91 Inventur, Inventar und  
         Vermögensbewertung 
§ 95 Jahresabschluss 
§ 96 Feststellung des Jahresabschlusses  
         und Entlastung 
 

 
Fünfter Abschnitt 

Vermögen und Schulden 
 

§ 32 Allgemeine Bewertungsanforderungen 
§ 33 Wertansätze für Vermögensgegenstände  
§ 34 Bewertungsvereinfachungsverfahren 
§ 35 Abschreibungen 
§ 36 Rückstellungen 
 

 
9. Teil 

Sondervermögen, 
Treuhandvermögen 

 
§ 97 Sondervermögen 
§ 98 Treuhandvermögen 
§ 99 Gemeindegliedervermögen 
§ 100 Örtliche Stiftungen 

 

 
Sechster Abschnitt 
Jahresabschluss 

 
§ 37 Jahresabschluss 
§ 38 Ergebnisrechnung 
§ 39 Finanzrechnung 
§ 40 Teilrechnungen 
§ 41 Bilanz 
§ 42 Rechnungsabgrenzungsposten 
§ 43 Weitere Vorschriften zu einzelnen Bilanzposten 
§ 44 Anhang 
§ 45 Anlagenspiegel 
§ 46 Forderungsspiegel 
§ 47 Verbindlichkeitenspiegel 
§ 48 Lagebericht 

 
 

10. Teil 
Rechnungsprüfung 

 
§ 101 Prüfung des Jahresabschlusses,  
           Bestätigungsvermerk 
§ 102 Örtliche Rechnungsprüfung 
§ 103 Aufgaben der örtlichen Rechnungs- 
          prüfung 
§ 105 Überörtliche Prüfung 

 

 
Siebter Abschnitt 
Gesamtabschluss 

 
§ 49 Gesamtabschluss 
§ 50 Konsolidierung 
§ 51 Gesamtlagebericht, Gesamtanhang 
§ 52 Beteiligungsbericht 
 

 
12. Teil 

Gesamtabschluss 
 

§ 116 Gesamtabschluss 
§ 117 Beteiligungsbericht 

 

 
Neunter Abschnitt 

Schlussvorschriften 
 

§ 58 Aufbewahrung von Unterlagen,  
         Aufbewahrungsfristen 

 
   Abbildung 9 „Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Haushaltsrechnung“ 

 
Der gemeindliche Jahresabschluss nach den benannten Vorschriften stellt dabei nur ein Teilergebnis der Haus-
haltsrechnung im gemeindlichen Haushaltskreislauf dar. Gleichzeitig wird auch von den einzelnen Betrieben der 
Gemeinde jeweils ein Jahresabschluss aufgestellt. Die Haushaltsrechnung bzw. die Rechnungslegung der Ge-
meinde erfolgt somit durch alle gemeindlichen Einheiten, die an der Aufgabenerfüllung der Gemeinde mitwirken. 
Es bedarf deshalb dann nur noch einer Zusammenführung der einzelnen Jahresabschlüsse im Gesamtabschluss 
der Gemeinde. Dadurch wird dann ein Überblick über die gesamte wirtschaftliche Lage der Gemeinde hergestellt. 
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2.4.2 Die Aufgaben des Jahresabschlusses 
 
Der gemeindliche Jahresabschluss hat nicht nur eine Rechnungslegungsfunktion. Er hat erfüllt auch eine Beleg-
funktion, denn es ist nachzuweisen, dass die gemeindliche Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr nach den Vor-
gaben des Rates der Gemeinde in der Haushaltssatzung sowie auf der Grundlage der im gemeindlichen Haus-
haltsplan enthaltenen Ermächtigungen ausgeführt worden ist. Die dabei geschaffene Transparenz über das 
haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde bestimmt die Wirksamkeit der Kontrolle durch den Rat, die im 
Rahmen der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses ausübt.  
 
Mit seinen Bestandteilen und Anlagen hat der gemeindliche Jahresabschluss daher ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermit-
teln. Inwieweit diesem Auftrag tatsächlich nachgekommen werden kann, ist u.a. von einer Vielzahl von haushalts-
rechtlichen Vorschriften und deren Ausrichtung sowie Ausgestaltung in Bezug auf die jährliche Haushaltswirt-
schaft der Gemeinde abhängig, z. B. durch die Festlegung von Nutzungsdauern, von Abschreibungen, der Vor-
gaben für Rückstellungen usw. Unter diesen Bedingungen muss daher auch der gemeindliche Jahresabschluss 
beurteilt und bewertet werden.  
 
Den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft wird mit dem gemeindlichen Jahresabschluss ermöglicht, 
sich ein Bild über die Ergebnisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres so-
wie über den Stand der wirtschaftlichen Lage und die weitere Entwicklung der Gemeinde zu machen. Die Ge-
meinde hat daher unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften und des Maßgeblichkeitsprinzips sowie des Voll-
ständigkeitsgebots ihren Jahresabschluss so aufzubauen und auszugestalten, dass er die Beurteilung der Ergeb-
nisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde ermöglicht. Daher 
stehen beim gemeindlichen Jahresabschluss die Aufgabe der jahresbezogenen Ergebnisermittlung und die In-
formationsfunktion gleichrangig nebeneinander.  
 
 
2.4.3 Der Gesamtabschluss als Gesamtergebnis 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsabrechnung ist die Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde, 
bezogen auf die Aufgabenerfüllung der Gemeinde jedoch nicht vollständig, denn die gemeindlichen Aufgaben 
werden sowohl durch die gemeindliche Verwaltung als auch durch die Betriebe der Gemeinde durchgeführt. 
Durch den Gesamtabschluss der Gemeinde wird deshalb die notwendige Ergänzung für das sachgerechte Ge-
samtbild hergestellt. 
 
Die eigenständigen Organisationsformen der Gemeinde (gemeindliche Verwaltung und Betriebe) bedingen dabei, 
dass deren Einzelergebnisse im jeweiligen Jahresabschluss erst zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt 
werden müssen. Der gemeindliche Gesamtabschluss baut daher auf den einzelnen Jahresabschlüssen auf. Er 
steht deshalb nicht außerhalb des Haushaltskreislaufes. Vielmehr soll und kann dadurch zukunftsbezogen ermög-
licht werden, dass die Haushaltswirtschaft der Gemeinde vollständig in die einzelnen Schritte des gemeindlichen 
Haushaltskreislaufes eingebunden werden kann.  
 
 
2.5 Der Zeitrahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
 
Im jahresbezogenen Zeitrahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft steht das Haushaltsjahr, für das der Rat 
der Gemeinde eine Haushaltssatzung mit Anlagen beschließt. Die gemeindliche Haushaltssatzung tritt regelmä-
ßig mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (vgl. § 78 Absatz 3 Satz 1 GO NRW). 
Dieser genau begrenzte Zeitrahmen für die Ausführung der geplanten gemeindlichen Haushaltswirtschaft erfor-
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dert sowohl eine umfassende Vorbereitung vor dem Beginn des Haushaltsjahres als auch eine Abrechnung nach 
Ablauf des gemeindlichen Haushaltsjahres. Somit kommt es, bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr, zu einem 
Zeitrahmen, der mehrere Kalenderjahre umfasst. Nachfolgend wird der Zeitablauf der gemeindlichen Haushalts-
wirtschaft, bezogen auf das Haushaltsjahr 2013, aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Zeitrahmen für die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2013 

 
 

AUFGABEN 
 

DATEN 
 

Aufstellung und Zuleitung des Entwurfs der  
Haushaltssatzung an den Rat  

 
z.B. bis zum 15. September 2012 

 
Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung 

mit Festlegung einer Einwendungsfrist 
 

Örtliche Fristsetzung 

 
Verfügbarhalten des Entwurfs der Haushaltssatzung  

während des Beratungsverfahrens im Rat  
 

Örtliche Fristsetzung 

 
Beschlussfassung des Rates 

 
z.B. zum 15. November 2012 

 
Anzeige der Haushaltssatzung 

 an die Aufsichtsbehörde 
 

bis zum 30. November 2012 

 
Bekanntmachung 

 der Haushaltssatzung 
 

bis zum 31. Dezember 2012 

 
In-Kraft-Treten 

der Haushaltssatzung 
 

zum 01. Januar 2013 

 
Verfügbarhalten der Haushaltssatzung 

 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 
 

Bis zum 31. Dezember 2013 

 
Aufstellung und Zuleitung  

des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat  
 

Bis zum 31. März 2014 

 
Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 

durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Örtliche Fristsetzung 

 
Aufstellung und Zuleitung  

des Entwurfs des Gesamtabschlusses an den Rat  
 

 
Bis zum 30. September 2014 

 
Prüfung des Entwurfs  

des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses 
durch den Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Örtliche Fristsetzung 

 
 

Feststellung des Jahresabschlusses 
und Bestätigung des Gesamtabschlusses 

durch den Rat  
 

 
 
Bis zum 31. Dezember 2014 

 
 

Anzeige des Jahresabschlusses 
und des Gesamtabschlusses 

an die Aufsichtsbehörde 

 
Unverzüglich nach Feststellung 
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Der Zeitrahmen für die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2013 

 
 

AUFGABEN 
 

DATEN 
 
 

Bekanntmachung 
des Jahresabschlusses 

und des Gesamtabschlusses  
 

Nach Feststellung 

 
Verfügbarhalten des Jahresabschlusses  

und des Gesamtabschlusses 
bis zur Feststellung des folgenden  

Jahresabschlusses und Gesamtabschlusses 
 

Bis zum 31. Dezember 2015 

      Abbildung 10 „Der Zeitrahmen für die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2013“ 
 
Mit der öffentlichen Bereitstellung und dem Einsichtsrecht in das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde 
wird dem Grundsatz der Öffentlichkeit ausreichend Rechnung getragen, der sich durch das gesamte gemeindli-
che Haushaltsverfahren zieht. Das Zusammenführen von Haushaltsplan und Jahresabschluss des gleichen 
Haushaltsjahres erleichtert dabei den vollständigen Überblick über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde im 
jeweiligen Haushaltsjahr.  
 
Es ist dabei unerheblich, dass in der Zeit nach der Beschlussfassung des Rates kein unmittelbares Einwendungs-
recht mehr für die Einwohner und Abgabepflichtigen besteht. Der Zeitraum von insgesamt etwa drei Jahren, in 
dem anfangs nur der Haushaltsplan und später auch der Jahresabschluss für die Bürger zur Einsichtnahme ver-
fügbar gehalten werden müssen, eröffnet neue Möglichkeiten des politischen Miteinanders in den Gemeinden. Er 
verstärkt die mit der Darstellung des Ressourcenverbrauchs gewollte Transparenz des gemeindlichen Handelns 
und trägt zur Bürgerfreundlichkeit von Rat und Verwaltung bei. 
 
 
3. Haushaltswirtschaft und gemeindliche Aufgabenerfüllung 
 
Die Gemeinde hat nach der Generalvorschrift in § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu 
planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Sie hat ihre Haushaltswirtschaft an 
diesem Ziel und daran, dass sie das Wohl ihrer Einwohner zu fördern hat (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 GO NRW), 
ihre gesamte Haushaltswirtschaft zukunftsbezogen auszurichten. Bei diesen gemeindlichen Pflichten ist zudem 
der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zu berücksichtigen, denn die Gemeinde soll auch in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen handeln (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). Diese Gesichtspunkte bilden 
auch die Ausgangspunkte für die gemeindliche Steuerung. 
 
Unter Beachtung des von der Gemeinde anzuwendenden Ressourcenverbrauchskonzepts genügt es daher nicht, 
den Blick nur auf das einzelne Haushaltsjahr oder auf den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-
nung zu richten. Der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit erfordert die Verteilung von Nutzen und Lasten 
im gemeindlichen Bereich, sodass die Gemeinde bei ihrer Haushaltsplanung und Ausführung unter Beachtung 
der übrigen gemeindlichen Haushaltsgrundsätze immer im Blick haben muss, auch ausreichende Handlungsmög-
lichkeiten für die künftigen Generationen zu erhalten. Die Gemeinde muss deshalb immer ihre stetige, d.h. auf 
einen längeren Zeitraum unter Berücksichtigung der intergenerativen Gerechtigkeit ausgerichtete, Erfüllung der 
gemeindlichen Aufgaben im Blick haben und gewährleisten. Dieses wird besonders durch bestehende oder neue 
Vereinbarungen der Gemeinde deutlich, die zum Teil eine Laufzeit von mehreren Jahrzehnten haben, z.B. Kredit-
verträge oder Leasingverträge.  
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Bei der Erfassung des Ressourcenaufkommens durch Erträge und des Ressourcenverbrauchs durch Aufwen-
dungen in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gelten viele bewährte Haushaltsgrundsätze weiter. Der Haus-
halt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der Haushaltswirtschaft der Gemein-
de. Es ist aber den Gemeinden die Befugnis eingeräumt worden, den Haushaltsplan nach ihren örtlichen Bedürf-
nissen eigenverantwortlich zu gliedern. Die Festlegung einer Steuerungsebene, auf der die Teilpläne nach § 4 
GemHVO NRW aufzustellen sind, trägt wesentlich zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung bei. Dement-
sprechend sind haushaltsrechtliche Regelungen über die Produktorientierung des Haushalts auf der Grundlage 
einer Darstellung der erbrachten Dienstleistungen durch Produkte, die Budgetierung des Ressourcenverbrauchs 
und des Ressourcenaufkommens und die mögliche Verbindung von Ressourcen- und Fachverantwortung ge-
schaffen worden. 
 
Eine effektive und effiziente Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeinde kann einen Beitrag zur Erreichung der 
oben genannten Ziele leisten. Die Gemeinde muss darin einerseits ihre tatsächlichen organisatorischen Gege-
benheiten bei ihrer Kernverwaltung sowie ihren gemeindlichen Betrieben einbeziehen und andererseits auch 
Veränderungsprozesse zulassen, auch wenn sie von außen an sie herangetragen werden oder sich die politi-
schen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern.  
 
Das Zusammenspiel zwischen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und der Aufgabenerfüllung der Gemeinde 
erfordert daher neben den Festlegungen von Zielen auch eine Erhöhung der Transparenz über die örtlichen Ent-
scheidungen gegenüber der Öffentlichkeit und der Berechenbarkeit des gemeindlichen Verwaltungshandelns. Die 
Nutzung von bewährten Steuerungsinstrumenten kann das Handeln der in der Gemeinde Verantwortlichen unter-
stützen und dadurch auch zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit und zur Sicherung der stetigen 
Aufgabenerfüllung der Gemeinde betragen.  
 
 
4. Die Adressaten der Haushaltswirtschaft 
 
4.1 Die Ausgangslage 
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft und die Aufgabenerfüllung der Gemeinde lassen sich nach den gemeindli-
chen Zielen und nach der Transparenz über die örtliche Umsetzung sowie nach den Adressaten beurteilen. Als 
Adressaten sind dabei Gruppen und/oder Personen anzusehen, die durch das haushaltswirtschaftliche Handeln 
der Gemeinde beeinflusst werden oder die ein besonderes Interesse an der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
haben. Der Adressatenkreis besteht dabei aus einer unbestimmten Zahl von Interessengruppen und Personen 
mit unterschiedlichen Informationsbedürfnissen und Transparenzansprüchen. 
 
Die Interessen der Adressaten sind für die Gemeinde so gewichtig, dass diese in die gemeindliche Haushaltswirt-
schaft einbezogen werden müssen. Die Adressaten können dabei auch Ansprüche auf gemeindliche Leistungen 
haben, z. B. im Rahmen der sozialen Sicherung, in Geschäftsbeziehungen mit der Gemeinde stehen, z. B. als 
Kreditgeber, oder in ihren ortsbezogenen Lebensverhältnissen den Finanzbedarf für die gemeindliche Aufgaben-
erfüllung unmittelbar erfahren, z. B. als Grundsteuerpflichtige. Dem Adressatenkreis steht daher vielfach ein An-
spruch auf Informationen über die haushaltswirtschaftliche Lage und die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnis-
se der Gemeinde zu. 
 
Die Bedeutung für die Gemeinde zeigt sich z. B. auch daran, dass die Adressaten an der Aufstellung der ge-
meindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen mitwirken können und die haushaltswirtschaftlichen Unterlagen 
der Gemeinde ständig zur Einsichtnahme verfügbar sein müssen (vgl. §§ 80, 95 und 116 GO NRW). Den Adres-
saten sollen ausreichende Informationen gegeben werden, sodass regelmäßig auch besondere Umstände und 
Ereignisse von der Gemeinde nicht verheimlicht werden sollten. Die Gemeinde hat dabei zu beachten, dass re-
gelmäßig auch ein Interesse der Adressaten an nicht finanziellen Informationen besteht, z. B. Umweltaspekte 
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oder soziale Faktoren im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung. Wichtige Adressatengruppen werden 
nachfolgend näher vorgestellt. 
 
 
4.2 Der Rat der Gemeinde 
 
Die Informationen über die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind von der Haushaltsplanung bis zum gemeindli-
chen Jahresabschluss und dem Gesamtabschluss eine Grundlage für die Steuerung der Gemeinde durch den 
Rat als Träger der Gemeindeverwaltung (vgl. § 40 Absatz 2 Satz 1 GO NRW). Er ist als gemeindliches Vertre-
tungsorgan für alle Angelegenheiten der Gemeinde grundsätzlich zuständig (vgl. § 41 Absatz 1 Satz 1 GO NRW).  
 
Der Rat nutzt als Gremium auch die haushaltswirtschaftlichen Informationen gegenüber anderen Adressaten-
gruppen, z.B. die Daten des gemeindlichen Jahresabschlusses, um bei Nachfragen der Bürgerinnen und Bürger 
sowie gegenüber anderen Dritten ggf. im Sinne einer Rechenschaft sachgerechte Angaben machen zu können. 
Das Informationsinteresse des Rates wird aber auch durch die Kontrollaufgabe über die gemeindliche Verwaltung 
begründet (vgl. § 55 GO NRW). Es richtet sich auch auf das erzielbare Jahresergebnis aus und dient aber auch 
dazu, eine Bilanzpolitik unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage umsetzen zu können.  
 
 
4.3 Der Bürgermeister der Gemeinde 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ist der Bürgermeister ein wichtiger Adressat, denn einerseits 
ist er verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung der Ge-
meinde und leitet und verteilt die Geschäfte (vgl. § 62 Absatz 1 GO NRW). Andererseits bedarf es im Rahmen 
des jährlichen Jahresabschlusses der Entscheidung der Ratsmitglieder über seine Entlastung wegen der Ausfüh-
rung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW). Dadurch besteht beim Bürgermeister 
ein erhebliches Informationsbedürfnis, das sich zudem unmittelbar und mittelbar auf seine Managemententschei-
dungen auswirken dürfte. Sein Informationsinteresse richtet sich daher auch auf das erzielbare Jahresergebnis 
aus und dient aber auch dazu, eine eigenständige Bilanzpolitik unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage 
umsetzen zu können. 
 
 
4.4 Die Beschäftigten der Gemeinde 
 
Die Beschäftigten der Gemeinde verfolgen ihre Interessen insbesondere über ihre gewählten Vertreter und sind 
gleichzeitig an die Vorgaben der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gebunden. Daher besteht vielfach ein Bedarf 
der Beschäftigten an Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde sowie über die Risiken und 
Chancen, um persönliche Entscheidungen im Zusammenhang mit ihrem Arbeitsverhältnis treffen zu können. 
Insbesondere in den Fällen der defizitären Haushaltslage einer Gemeinde dürfte sich das Informationsinteresse 
der Beschäftigten ändern. Sie sehen einerseits eine Beschränkung bei der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung 
des gemeindlichen Haushalts durch gesetzliche Vorgaben und örtliche Regelungen und andererseits sich 
dadurch auch oftmals in ihrer persönlichen Entwicklung betroffen. 
 
 
4.5 Die Betriebe der Gemeinde 
 
Die gemeindlichen Betriebe stellen ebenfalls Adressaten für die gemeindliche Haushaltswirtschaft dar, denn viel-
fach bestehen umfangreiche Finanzbeziehungen zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben der 
Gemeinde. Ihre Tätigkeit im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung führt zudem dazu, die Betriebe als ein 
eigenständiger Adressatenkreis anzusehen und zu behandeln. Außerdem bilden die Betriebe bei besonderen 
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haushaltswirtschaftlichen Gegebenheiten, z.B. im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlus-
ses nach § 116 GO NRW, noch gesonderte Interessengruppen gegenüber der gemeindlichen Verwaltung.  
 
 
4.6 Die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde  
 
Für die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind die Bürgerinnen und Bürger als ein Teil der Bevölkerung in der 
Gemeinde eine wichtige Adressatengruppe, denn diese sind zu den Gemeindewahlen wahlberechtigt (vgl. § 21 
Absatz 2 GO NRW). Gegenüber den Einwohnern und Abgabepflichtigen, die z.B. nach § 80 Absatz 3 GO NRW 
Einwendungen gegen die gemeindliche Haushaltssatzung erheben können, ist der Unterschied von nicht erhebli-
cher Bedeutung. Ein Einwohner ist die Person, die in der Gemeinde wohnt (vgl. § 21 Absatz 1 GO NRW).  
 
Die Abgabepflichtigen können dabei Grundbesitzer und Gewerbetreibende sein, die ihren Wohnsitz aber nicht in 
der Gemeinde haben müssen. Die Bürgerinnen und Bürger bestimmen dagegen über ihre Wahlberechtigung 
nach den §§ 7 und 8 KWahlG die Zusammensetzung des Rates der Gemeinde, der für alle Angelegenheiten der 
Gemeinde und damit auch für die gemeindliche Haushaltswirtschaft grundsätzlich zuständig ist (vgl. § 41 Absatz 
1 Satz 1 GO NRW). 
 
 
4.7 Die Aufsichtsbehörde der Gemeinde 
 
Nach der Gemeindeordnung soll die Aufsicht des Landes die Gemeinde in ihren Rechten schützen und die Erfül-
lung der Pflichten sichern (vgl. § 11 GO NRW). Die Aufsichtsbehörde hat daher die Aufgabe die Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung der Gemeinde zu überwachen. Die Einbeziehung der Aufsichtsbehörde in die gemeindliche 
Haushaltswirtschaft wird durch eine Vielzahl von Bestimmungen festgelegt, z.B. durch die Anzeige der gemeindli-
chen Haushaltssatzung nach § 80 Absatz 5 GO NRW oder des gemeindlichen Jahresabschlusses nach § 96 
Absatz 2 GO NRW. Besonders aber in den Fällen einer defizitären Haushaltslage der Gemeinde, die ggf. zur 
Verringerung der allgemeinen Rücklage und damit ggf. zu einem Haushaltssicherungskonzept führt, ist die Tätig-
keit der Aufsichtsbehörde gefordert (vgl. § 76 Absatz 2 GO NRW).  
 
Die Aufsichtsbehörde der Gemeinde gehört zu den wichtigsten Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft (vgl. § 119 Absatz 1 GO NRW). Sie ist daher nicht nur bei den gesetzlich festgelegten Informationspflichten 
von der Gemeinde zu beteiligen, sondern kann sich auch im Rahmen ihres Aufsichtsrechtes von der Gemeinde 
unterrichten lassen (vgl. § 121 GO NRW). Das Zusammenspiel zwischen der Gemeinde und ihrer Aufsichtsbe-
hörde beruht dabei auf gegenseitiger Anerkennung und Information.  
 
Im Rahmen der eigenverantwortlichen Haushaltswirtschaft ist dabei seitens der Gemeinde festzulegen, welche 
Stellen oder Einheiten der gemeindlichen Verwaltung die allgemeine Aufsicht bei haushaltswirtschaftlichen Fra-
gestellungen unmittelbar einschalten können. Es bietet sich dazu immer eine vorherige Abstimmung mit dem 
Kämmerer der Gemeinde an. Der Kämmerer kann dabei entscheiden, ob er selbst die gewünschte Auskunft ertei-
len kann, den erforderlichen Schriftverkehr übernimmt oder nach der Auskunftserteilung über die Antwort infor-
miert werden möchte. Dabei ist für solche Fälle auch die Vertretungsberechtigung innerhalb der Gemeinde zu 
klären (vgl. § 63 Absatz 1 GO NRW). 
 
Bei einem solchen gemeindlichen Schriftverkehr sind auch die Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörden nicht un-
beachtlich. Der Schriftverkehr muss daher von der Gemeinde so abgewickelt werden, dass die jeweils gesetzlich 
zuständige Aufsichtsbehörde über die Gemeinde nicht aus dem Informationsweg ausgeschlossen wird (vgl. § 120 
GO NRW). Dieser Aufsichtsbehörde stehen die aufsichtsrechtlichen Instrumente gegenüber der Gemeinde zu, 
z.B. Beanstandungs- und Aufhebungsrechte (vgl. § 122 GO NRW). Gleichermaßen sollen daher auch haushalts-
wirtschaftliche Informationen durch die obere und oberste Aufsichtsbehörde nicht ohne Kenntnis der anderen 
Aufsichtsbehörden der Gemeinde gegeben werden.  
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4.8 Die Kreditgeber der Gemeinde 
 
Die Gemeinde darf im Rahmen ihrer Investitionstätigkeit Kredite aufnehmen, wenn die daraus übernommenen 
Verpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen (vgl. § 86 Absatz 1 GO 
NRW). Sie kann auch zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssiche-
rung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen 
Mittel zur Verfügung stehen (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW).  
 
Die Banken und Sparkassen sowie die Kreditinstitute sind daher ein potentielles Interessente an Informationen 
über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde, über ihre Haushaltsplanung sowie über den gemeindlichen Jahres-
abschluss und die künftigen Risiken und Chancen. Dieses Interesse ist noch dadurch verstärkt worden, dass die 
Banken als Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet sind, ihre Kunden, also auch die Gemeinde, an-
hand der gesetzlich vorgegebenen Kriterien zu klassifizieren und diese Einstufung Auswirkungen auf die 
Bankleistungen gegenüber der Gemeinde hat.  
 
 
4.9 Die Geschäftspartner 
 
Die Geschäftspartner der Gemeinde, zu denen nicht nur die Lieferanten, sondern auch die Bürgerinnen und Bür-
ger als Kunden zu zählen sind, erbringen Leistungen für die Gemeinde oder nehmen gemeindliche Leistungen in 
Anspruch. Bereits der gemeindliche Haushaltsplan kann dabei unter Berücksichtigung seiner Produktorientierung 
einen Einblick in das Leistungsspektrum der Gemeinde bieten. Die Lieferanten als Geschäftspartner der Gemein-
de haben daher regelmäßiges Interesse an Informationen über die wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und den 
künftigen Risiken und Chancen. Sie richten dabei ihren Blick vielfach auch auf den Zahlungsverkehr der Gemein-
de, um feststellen zu können, ob und in welchen Umfang sie ggf. statusmäßig wie kurzfristige Kapitalgeber ge-
genüber der Gemeinde fungieren müssen.  
 
 
4.10 Die sonstige Öffentlichkeit 
 
Die Öffentlichkeit als Adressat der gemeindlichen Haushaltswirtschaft beinhaltet in dieser Form auch einige der 
bereits zuvor benannten Interessengruppen, z. B. die Bürgerinnen und Bürger. Sie umfasst insgesamt jedoch 
eine unbestimmbare Zahl von Interessengruppen und Personen, die sich jeweils aus spezifischen Interessen 
heraus über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde und die sich daraus ergebenden finanziellen 
Wirkungen informieren wollen. 
 
 
4.11 Die Informationsrechte der Adressaten 
 
Der benannte Adressatenkreis hat einen Informationsanspruch über die gemeindliche Haushaltswirtschaft auf-
grund der einschlägigen haushaltsrechtlichen Regelungen (vgl. z. B. § 80 Absatz 3 oder § 96 Absatz 2 GO NRW). 
Insbesondere kann auch unterjährig ein Informationsanspruch einzelner Adressaten bestehen, der dann oftmals 
aufgrund der Bestimmungen des Informationsfreiheitsgesetzes erhoben wird. Dieses Gesetz erfasst auch die 
Verwaltungstätigkeit der Gemeinde und damit die gemeindliche Haushaltswirtschaft. 
 
Die gesetzlichen Bestimmungen eröffnen Dritten besondere Zugangsrechte, auch zu den bei der Gemeinde vor-
handenen amtlichen Informationen. Die Einsichtsrechte der Dritten sind dabei nicht auf Informationen beschränkt, 
die im Rahmen des gemeindlichen Geschäftsverkehrs mit Dritten entstehen, sondern auch auf Informationen, die 
aus der verwaltungsinternen Tätigkeit heraus entstehen. Bei der Gewährung einer Akteneinsicht zu gemeindli-
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chen Geschäftsvorfällen oder bei der Erteilung einer Aktenauskunft gegenüber Dritten ist daher auch von der 
Gemeinde zu prüfen, ob ggf. ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart wird oder z. B. nur Entwürfe zu 
gemeindlichen Entscheidungen und Beschlüssen verfügbar gemacht werden. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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Die haushaltsrechtlichen  
Regelungstexte 

 
 
Die Gemeinden haben für ihre Haushaltswirtschaft die Regelungen der Gemeindeordnung und der Gemeinde-
haushaltsverordnung zu beachten. Die Regelungstexte sind dabei als abstrakt gefasste und generelle Normen 
anzusehen, die für eine unbestimmte Vielzahl von gemeindlichen Sachverhalten die notwendigen Regelungen 
enthalten. Ergänzend werden dabei unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet, da der Gesetzgeber nicht alle 
möglichen Fälle vorhersehen kann, die in der gemeindlichen Praxis auftreten.  Es ist daher immer im Rahmen 
einer Auslegung festzustellen, ob ein örtlicher Sachverhalt bei der Gemeinde von den haushaltsrechtlichen 
Vorschriften erfasst wird. Die Gemeinden sind daher angehalten, regelmäßig das Gesetz und die dazu 
ergangenen Veränderungen auszulegen, denn es soll ein rechtswidriges Handeln bei der Haushaltsplanung, der 
Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und bei der Abrechung durch den gemeindlichen 
Jahresabschluss und den Gesamtabschluss vermieden werden.  
 
In diesem Zusammenhang gilt es, den Inhalt einer haushaltsrechtlichen Vorschrift, wie er sich insbesondere aus 
dem Wortlaut, aber auch aus dem Sinnzusammenhang ergibt, vor der Anwendung festzustellen. Dafür bestehen 
eine juristische Methodik bzw. Regeln, um die Auslegung willkürfrei zu halten. So kann z. B. die Auslegung einer 
haushaltsrechtlichen Vorschrift nach dem Wortlaut (grammatikalische Auslegung) oder nach der Gesetzessyste-
matik (Systematische Auslegung) erfolgen. Es ist in Einzelfällen aber auch ggf. erforderlich, eine Auslegung nach 
der Entstehungsgeschichte einer Vorschrift (historische Auslegung) oder auch nach ihrem Sinn und Zweck (teleo-
logische Auslegung) vorzunehmen.  Dabei ist die Bedeutung der einzelnen Auslegungsmethode abhängig von 
der zu klärenden Fragestellung, sodass auch die Anwendung mehrerer Methoden möglich ist, die sich dann ge-
genseitig ergänzen können.    
 
 
1. Die Vorschriften der Gemeindeordnung (Auszug) 
 
8. Teil  Haushaltswirtschaft 
§ 75  Allgemeine Haushaltsgrundsätze 
§ 76  Haushaltssicherungskonzept 
§ 77  Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 
§ 78  Haushaltssatzung 
§ 79  Haushaltsplan 
§ 80  Erlass der Haushaltssatzung 
§ 81  Nachtragssatzung 
§ 82  Vorläufige Haushaltsführung 
§ 83  Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
§ 84  Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
§ 85  Verpflichtungsermächtigungen 
§ 86  Kredite 
§ 87  Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte 
§ 88  Rückstellungen 
§ 89  Liquidität 
§ 90  Vermögensgegenstände 
§ 91  Inventur, Inventar und Vermögensbewertung 
§ 92  Eröffnungsbilanz 
§ 93  Finanzbuchhaltung 
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§ 94  Übertragung der Finanzbuchhaltung 
§ 95  Jahresabschluss 
§ 96  Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung 
 
9. Teil  Sondervermögen, Treuhandvermögen 
§ 97  Sondervermögen  
§ 98  Treuhandvermögen 
§ 99  Gemeindegliedervermögen 
§ 100  Örtliche Stiftungen 
 
10. Teil  Rechnungsprüfung 
§ 101  Prüfung des Jahresabschlusses, Bestätigungsvermerk 
§ 102  Örtliche Rechnungsprüfung 
§ 103  Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 
§ 104  Leitung und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung  
§ 105  Überörtliche Prüfung 
(§§ 106  bis 115 sind nicht abgedruckt) 
 
12. Teil  Gesamtabschluss 
§ 116  Gesamtabschluss 
§ 117  Beteiligungsbericht 
§ 118  Vorlage- und Auskunftspflichten 
 
13. Teil (Aufsicht) und 14. Teil (Übergangs- und Schlussvorschriften, Sondervorschriften) 
§ 125 Zwangsvollstreckung  
§ 130  Unwirksame Rechtsgeschäfte 
(§§ 119 bis 127, 129 und 131 bis 134 sind nicht abgedruckt) 
 

 
8. Teil 

Haushaltswirtschaft 
 

§ 75  
Allgemeine Haushaltsgrundsätze 

 
(1) 1Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Auf-
gaben gesichert ist. 2Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. 3Dabei ist den 
Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.  
 
(2) 1Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. 2Er ist ausgeglichen, wenn 
der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. 3Die 
Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergeb-
nisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.  
 
(3) 1Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des 
Eigenkapitals anzusetzen. 2Ihr können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 zugeführt 
werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. 
 
(4) 1Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, 
bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 2Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde 
nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. 3Die 
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Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. 4Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haus-
haltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorlie-
gen. 
 
(5) 1Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses gem. § 95 Abs. 3 trotz eines ur-
sprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan 
ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 2Die Aufsichtsbe-
hörde kann in diesem Fall Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchführen oder – 
wenn und solange diese Befugnisse nicht ausreichen – einen Beauftragten bestellen, um eine geordnete Haus-
haltswirtschaft wieder herzustellen. 3§§ 123 und 124 gelten sinngemäß. 
 
(6) Die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist sicherzustellen. 
 
(7) 1Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. 2Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital 
aufgebraucht ist. 
 
 

§ 76 
Haushaltssicherungskonzept 

 
(1) 1Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept auf-
zustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder 
hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung  
1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres 

auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder  
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuwei-

senden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder 
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufge-

braucht wird.  
2Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Absatz 3. 
    
(2) 1Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künf-
tige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. 2Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehör-
de. 3Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spä-
testens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder er-
reicht wird. 4Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen 
Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. 5Die Genehmigung des Haus-
haltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. 
 
 

§ 77 
Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 

 
(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 
(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel 
1.  soweit vertretbar und geboten aus speziellen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen, 
2.  im Übrigen aus Steuern 
zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen. 
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(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaft-
lich unzweckmäßig wäre. 
 
 

§ 78 
Haushaltssatzung 

 
(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. 
 
(2) 1Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung 
1. des Haushaltsplans  
a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen des Haushaltsjah-

res, 
b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und 
aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres, 

c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),  
d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haus-

haltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 
2.  der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage, 
3.  des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung, 
4.  der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind, 
5.  des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. 
2Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und die Aufwendungen, Einzahlungen und Aus-
zahlungen, den Stellenplan des Haushaltsjahres und das Haushaltssicherungskonzept beziehen. 
 
(3) 1Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. 2Sie kann 
Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten. 
 
(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts 
anderes bestimmt ist. 
 
 

§ 79 
Haushaltsplan 

 
(1) 1Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich 
1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, 
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen, 
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. 
2Die Vorschriften über die Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt. 
 
(2) 1Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in Teilpläne zu gliedern. 2Das Haus-
haltssicherungskonzept gemäß § 76 ist Teil des Haushaltsplans; der Stellenplan für die Bediensteten ist Anlage 
des Haushaltsplans. 
 
(3) 1Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. 2Er ist nach Maßgabe dieses 
Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. 
3Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. 
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§ 80  
Erlass der Haushaltssatzung 

 
(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister 
zur Bestätigung vorgelegt. 
 
(2) 1Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf dem Rat zu. 2Soweit er von dem ihm vorgelegten 
Entwurf abweicht, kann der Kämmerer dazu eine Stellungnahme abgeben. 3Wird von diesem Recht Gebrauch 
gemacht, hat der Bürgermeister die Stellungnahme mit dem Entwurf dem Rat vorzulegen. 
 
(3) 1Nach Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat ist dieser unverzüglich 
bekannt zu geben und während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar zu hal-
ten. 2In der öffentlichen Bekanntgabe ist eine Frist von mindestens vierzehn Tagen festzulegen, in der Einwohner 
oder Abgabepflichtige gegen den Entwurf Einwendungen erheben können und die Stelle anzugeben, bei der die 
Einwendungen zu erheben sind. 3Die Frist für die Erhebung von Einwendungen ist so festzusetzen, dass der Rat 
vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung darüber beschlie-
ßen kann. 
 
(4) 1Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist vom Rat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu 
beschließen. 2In der Beratung des Rates kann der Kämmerer seine abweichende Auffassung vertreten. 
 
(5) 1Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 2Die 
Anzeige soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen. 3Die Haushaltssatzung darf frü-
hestens einen Monat nach der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht werden. 4Die Auf-
sichtsbehörde kann im Einzelfall aus besonderem Grund die Anzeigefrist verkürzen oder verlängern. 5Ist ein 
Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, so darf die Haushaltssatzung erst nach Erteilung der Ge-
nehmigung bekannt gemacht werden. 
 
(6) Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung bis zum Ende 
der in § 96 Abs. 2 benannten Frist zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.  
 
 

§ 81  
Nachtragssatzung 

 
(1) 1Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf 
des Haushaltsjahres zu beschließen ist. 2Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssat-
zung entsprechend. 
 
(2) 1Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn 
1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit  

a) ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der 
Haushaltssatzung erreicht werden kann oder, 
b) ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als geplant entstehen wird und der höhere Fehlbetrag nur durch 
eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann, 

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposi-
tionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang 
geleistet werden müssen, 

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. 
2Dies gilt nicht für überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 3. 
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(3) Absatz 2 Nrn. 2 und 3 findet keine Anwendung auf 
1. geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind, 
2. Umschuldung von Krediten für Investitionen. 
 
(4) 1Im Übrigen kann, wenn die Entwicklung der Erträge oder der Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität 
es erfordert, der Rat die Inanspruchnahme von Ermächtigungen sperren. 2Er kann seine Sperre und die des 
Kämmerers oder des Bürgermeisters aufheben. 
 
 

§ 82  
Vorläufige Haushaltsführung 

 
(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so darf die Gemeinde 
ausschließlich 
1. Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für 

die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen 
und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen oder Verpflich-
tungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen, 

2. Realsteuern nach den Sätzen des Vorjahres erheben, 
3. Kredite umschulden. 
 
(2) 1Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen 
des Finanzplans nach Absatz 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Gemeinde mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
Kredite für Investitionen bis zu einem Viertel des Gesamtbetrages der in der Haushaltssatzung des Vorjahres 
festgesetzten Kredite aufnehmen. 2Die Gemeinde hat dem Antrag auf Genehmigung eine nach Dringlichkeit ge-
ordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beizufügen. 3Die Genehmigung soll unter 
dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie kann unter Bedingun-
gen und mit Auflagen erteilt werden. 4Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der 
dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht in Einklang stehen. 
 
(3) Ist im Fall des § 76 Abs. 1 die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, 
gelten ergänzend zu den Regelungen der Absätze 1 und 2 die nachfolgenden Bestimmungen vom Beginn des 
Haushaltsjahres - bei späterer Beschlussfassung über die Haushaltssatzung vom Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung - bis zur Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes: 
1. Die Gemeinde hat weitergehende haushaltswirtschaftliche Beschränkungen für die Besetzung von Stellen, 

andere personalwirtschaftliche Maßnahmen und das höchstzulässige Aufwandsvolumen des Ergebnishaus-
halts sowie die Regelungen zur Nachweisführung gegenüber der Aufsichtsbehörde zu beachten, die durch 
Rechtsverordnung des Innenministeriums im Einvernehmen mit dem Finanzministerium festgelegt werden. 

2. Der in Absatz 2 festgelegte Kreditrahmen kann mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde überschritten wer-
den, wenn das Verbot der Kreditaufnahme anderenfalls zu einem nicht auflösbaren Konflikt zwischen ver-
schiedenen gleichrangigen Rechtspflichten der Gemeinde führen würde. Die Genehmigung kann unter Be-
dingungen und mit Auflagen erteilt werden.   

 
(4) Die Bestimmungen des Absatzes 3 gelten ab dem 1. April des Haushaltsjahres bis zur Beschlussfassung über 
einen ausgeglichenen Haushalt oder bis zur Erteilung der Genehmigung für ein Haushaltssicherungskonzept 
auch dann, wenn bis zu dem Termin kein ausgeglichener Haushalt beschlossen worden ist. 
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§ 83 
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

 
(1) 1Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unab-
weisbar sind. Die Deckung muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. 2Über die Leistung dieser 
Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, wenn ein solcher nicht bestellt ist, der Bürgermeis-
ter, soweit der Rat keine andere Regelung trifft. 3Der Kämmerer kann mit Zustimmung des Bürgermeisters und 
des Rates die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen.  
 
(2) 1Sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie 
der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen. 2§ 81 Abs. 2 bleibt 
unberührt. 
 
(3) 1Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann 
zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist. 2Absatz 1 Sätze 3 und 4 und Absatz 2 gel-
ten sinngemäß. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden entsprechende Anwendung auf Maßnahmen, durch die später über- oder außer-
planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können. 
 
 

§ 84 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 

 
1Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen 
und in den Haushaltsplan einzubeziehen. 2Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. 3Die Ergebnis- 
und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre soll in den einzelnen Jahren ausge-
glichen sein. 4Sie ist mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.  
 
 

§ 85 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
(1) 1Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren dürfen grundsätzlich nur 
eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. 2Sie dürfen ausnahmsweise auch überplanmä-
ßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung 
festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. 3§ 83 Abs. 1 Sätze 3 und 
4 gelten sinngemäß. 
 
(2) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, 
wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum 
Erlass dieser Haushaltssatzung. 
 
 

§ 86 
Kredite 

 
(1) 1Kredite dürfen nur für Investitionen unter der Voraussetzung des § 77 Abs. 3 und zur Umschuldung aufge-
nommen werden. 2Die daraus übernommenen Verpflichtungen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde in Einklang stehen. 
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(2) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haus-
haltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser 
Haushaltssatzung. 
 
(3) 1Die Aufnahme einzelner Kredite bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, sobald die Kreditaufnahme 
nach § 19 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft beschränkt worden ist. 
2Die Einzelgenehmigung kann nach Maßgabe der Kreditbeschränkungen versagt werden. 
 
(4) 1Entscheidungen der Gemeinde über die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer 
Kreditverpflichtung gleichkommt, sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens einen Monat vor der rechts-
verbindlichen Eingehung der Verpflichtung, schriftlich anzuzeigen. 2Absatz 1 Satz 2 gilt sinngemäß. 3Eine Anzei-
ge ist nicht erforderlich für die Begründung von Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der laufenden Verwaltung. 
 
(5) 1Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits keine Sicherheiten bestellen. 2Die Aufsichtsbehörde kann Aus-
nahmen zulassen, wenn die Bestellung von Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht. 
 
 

§ 87 
Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte 

 
(1) 1Die Gemeinde darf keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. 2Die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen 
zulassen. 3Für die Bestellung von Sicherheiten zur Finanzierung des Erwerbs von Grundstücken der Gemeinde 
durch Dritte finden die Sätze 1 und 2 keine Anwendung. 
 
(2) 1Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung 
ihrer Aufgaben übernehmen. 2Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme ist der Aufsichtsbehörde unver-
züglich, spätestens einen Monat vor der rechtsverbindlichen Übernahme, schriftlich anzuzeigen. 
 
(3) Absatz 2 gilt sinngemäß für Rechtsgeschäfte, die den in Absatz 2 genannten Rechtsgeschäften wirtschaftlich 
gleichkommen, insbesondere für die Zustimmung zu Rechtsgeschäften Dritter, aus denen der Gemeinde in künf-
tigen Haushaltsjahren Verpflichtungen zu Leistungen erwachsen können. 
 
 

§ 88 
Rückstellungen 

 
Für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen hat die Gemeinde Rückstellungen in 
angemessener Höhe zu bilden.  
 
 

§ 89 
Liquidität 

 
(1) Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.  
 
(2) 1Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu 
dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Ver-
fügung stehen. 2Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Erlass der neuen Haushaltssat-
zung. 
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§ 90 

Vermögensgegenstände 
 
(1) Die Gemeinde soll Vermögensgegenstände nur erwerben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-
lich ist oder wird. 
 
(2) 1Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten. 2Bei Geldanlagen ist auf eine 
ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag erbringen. 
 
(3) 1Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht 
braucht, veräußern. 2Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden. 
 
(4) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes gilt Absatz 3 sinngemäß. 
 
(5) Für die Verwaltung und Bewirtschaftung von Gemeindewaldungen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes 
und des Landesforstgesetzes. 
 
 

§ 91 
Inventur, Inventar und Vermögensbewertung 

 
(1) Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden 
und Rechnungsabgrenzungsposten in einer Inventur unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur 
vollständig aufzunehmen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzu-
geben (Inventar).  
 
(2) 1Für die im Jahresabschluss auszuweisenden Wertansätze gilt: 
1. Vermögensgegenstände sind höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die 

planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen anzusetzen, 
2. Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag, Rentenverpflichtungen, für die eine Gegenleistung 

nicht mehr zu erwarten ist, zu ihrem Barwert und Rückstellungen nur in Höhe des Betrages anzusetzen, der 
voraussichtlich notwendig ist. 

2Die Bewertung ist unter Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes vorsieht, vorzunehmen.  
 
 

§ 92 
Eröffnungsbilanz 

 
(1) 1Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem 
System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung aufzustellen, soweit in Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. 2Die Vor-
schriften der § 95 Abs. 3 und § 96 sind entsprechend anzuwenden.    
 
(2) Die Eröffnungsbilanz und der Anhang haben zum Bilanzstichtag unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und der Schul-
denlage der Gemeinde zu vermitteln.  
 
(3) 1Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz ist auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten 
Zeitwerten vorzunehmen. 2Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten 
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für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Wertberichtigungen 
nach Absatz 7 vorgenommen werden.   
 
(4) 1Die Eröffnungsbilanz und der Anhang sind dahingehend zu prüfen, ob sie ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Lage der Gemeinde nach Absatz 2 vermitteln. 2Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob die 
gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen beachtet worden sind.  
 
(5) 1Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Eröffnungsbilanz. 2Er hat die Inventur, das Inventar und die 
Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände in seine Prüfung einzubezie-
hen. 3Über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der Prüfung ist ein Prüfungsbericht zu erstellen. 
4Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung ist in den Prüfungsbericht aufzunehmen. 5§ 
101 Abs. 2 bis 8, § 103 Abs. 4, 5 und 7, § 104 Abs. 4 und § 105 Abs. 8 finden entsprechende Anwendung. 
 
(6) Die Eröffnungsbilanz unterliegt der überörtlichen Prüfung nach § 105.    
 
(7) 1Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegen-
stände oder Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist der Wertansatz zu berichtigen 
oder nachzuholen. 2Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. 3Eine Berichtigung kann letztmals im vierten der 
Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. 4Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu 
berichtigen. 
 
 

§ 93 
Finanzbuchhaltung 

 
(1) 1Die Finanzbuchhaltung hat die Buchführung und die Zahlungsabwicklung der Gemeinde zu erledigen. 2Die 
Buchführung muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung so beschaffen sein, dass 
innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gegeben werden 
kann. 3Die Zahlungsabwicklung ist ordnungsgemäß und sicher zu erledigen.  
 
(2) Die Gemeinde hat, wenn sie ihre Finanzbuchhaltung nicht nach § 94 durch eine Stelle außerhalb der Gemein-
deverwaltung besorgen lässt, dafür einen Verantwortlichen und einen Stellvertreter zu bestellen. 
 
(3) 1Soweit die ordnungsgemäße Erledigung und die Prüfung gewährleistet sind, kann die Finanzbuchhaltung für 
funktional begrenzte Aufgabenbereiche auch durch mehrere Stellen der Verwaltung erfolgen. 2Absatz 2 bleibt 
unberührt. 
 
(4) 1Die mit der Prüfung und Feststellung des Zahlungsanspruches und der Zahlungsverpflichtung beauftragten 
Bediensteten dürfen nicht Zahlungen der Gemeinde abwickeln. 2Das Gleiche gilt für die mit der Rechnungsprü-
fung beauftragten Bediensteten.  
 
(5) Der Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und sein Stellvertreter dürfen nicht Angehörige des Bürger-
meisters, des Kämmerers, der Leitung und der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung sowie mit der Prüfung 
beauftragter Dritter sein. 
 
(6) Die Geschäftsvorfälle der Sondervermögen und der Treuhandvermögen sind gesondert abzuwickeln, wenn für 
diese gesonderte Jahresabschlüsse aufgestellt werden. 
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§ 94  
Übertragung der Finanzbuchhaltung 

 
1Die Gemeinde kann ihre Finanzbuchhaltung ganz oder zum Teil von einer Stelle außerhalb der Gemeindever-
waltung besorgen lassen, wenn die ordnungsgemäße Erledigung und die Prüfung nach den für die Gemeinde 
geltenden Vorschriften gewährleistet sind. 2Satz 1 gilt nicht für die Zwangsvollstreckung. 3Die Vorschriften des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit bleiben unberührt. 
 

 
§ 95  

Jahresabschluss 
 

(1) 1Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das 
Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. 2Er muss unter Beachtung der Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. 3Der Jahresabschluss besteht 
aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. 4Ihm ist ein 
Lagebericht beizufügen. 
 
(2) 1Am Schluss des Lageberichtes sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70, soweit dieser 
nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Perso-
nen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,  
1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, 
2. der ausgeübte Beruf, 
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktienge-

setzes, 
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form, 
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.   
2§ 43 Abs. 2 Nrn. 5 und 6 gelten entsprechend. 
 
(3) 1Der Entwurf des Jahresabschlusses wird vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung 
vorgelegt. 2Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des 
Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zu. 3Soweit er von dem ihm vorgelegten Entwurf abweicht, kann der 
Kämmerer dazu eine Stellungnahme abgeben. 4Wird von diesem Recht Gebrauch gemacht, hat der Bürgermeis-
ter die Stellungnahme mit dem Entwurf dem Rat vorzulegen. 
 
 

§ 96  
Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung 

 
(1) 1Der Rat stellt bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rech-
nungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. 2Zugleich beschließt er über die Ver-
wendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages. 3In der Beratung des Rates 
über den Jahresabschluss kann der Kämmerer seine abweichende Auffassung vertreten. 4Die Ratsmitglieder 
entscheiden über die Entlastung des Bürgermeisters. 5Verweigern sie die Entlastung oder sprechen sie diese mit 
Einschränkungen aus, so haben sie dafür die Gründe anzugeben. 6Wird die Feststellung des Jahresabschlusses 
vom Rat verweigert, so sind die Gründe dafür gegenüber dem Bürgermeister anzugeben. 
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(2) 1Der vom Rat festgestellte Jahresabschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 2Der Jahres-
abschluss ist öffentlich bekannt zu machen und danach bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses 
zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.  
 
 
 

9. Teil 
Sondervermögen, Treuhandvermögen 

 
§ 97 

Sondervermögen 
 

(1) Sondervermögen der Gemeinde sind 
1. das Gemeindegliedervermögen, 
2. das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, 
3. wirtschaftliche Unternehmen (§ 114) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2) 

ohne eigene Rechtspersönlichkeit,  
4. rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen. 
 
(2) 1Sondervermögen nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2 unterliegen den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft. 2Sie 
sind im Haushaltsplan und im Jahresabschluss der Gemeinde gesondert nachzuweisen. 
 
(3) Für Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 3 sind die Vorschriften des § 75 Abs. 1, Abs. 2 Sätze 1 und 2, Abs. 6 
und 7, der §§ 84 bis 90, des § 92 Abs. 3 und 7 und der §§ 93, 94 und 96 sinngemäß anzuwenden. 
 
(4) 1Für Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 4 können die für die Wirtschaftführung und das Rechnungswesen 
der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß angewendet werden. 2Absatz 3 gilt sinngemäß. 
 
 

§ 98 
Treuhandvermögen 

 
(1) 1Für rechtlich selbständige örtliche Stiftungen sowie Vermögen, die die Gemeinde nach besonderem Recht 
treuhänderisch zu verwalten hat, sind besondere Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen zu füh-
ren. 2Die Vorschriften des § 75 Abs. 1, Abs. 2 Sätze 1 und 2, Abs. 6 und 7, der §§ 78 bis 80, 82 bis 87, 89, 90, 
93 und 94 sowie § 96 Abs. 1 sind sinngemäß anzuwenden, soweit nicht Vorschriften des Stiftungsgesetzes 
entgegen stehen. 3Die §§ 78 und 80 sind mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle der 
Haushaltssatzung der Beschluss über den Haushaltsplan tritt und von der öffentlichen Bekanntgabe und dem 
Verfügbarhalten zur Einsichtnahme nach § 80 Abs. 3 und 6 abgesehen werden kann.   
 
(2) Unbedeutendes Treuhandvermögen kann im Haushalt der Gemeinde gesondert nachgewiesen werden. 
 
(3) Mündelvermögen sind abweichend von den Absätzen 1 und 2 nur im Jahresabschluss gesondert nachzu-
weisen. 
 
(4) Besondere gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen des Stifters bleiben unberührt. 
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§ 99 
Gemeindegliedervermögen 

 
(1) Für die Nutzung des Gemeindevermögens, dessen Ertrag nach bisherigem Recht nicht der Gemeinde, son-
dern sonstigen Berechtigten zusteht (Gemeindegliedervermögen), bleiben die bisherigen Vorschriften und Ge-
wohnheiten unberührt. 
 
(2) 1Gemeindegliedervermögen darf nicht in Privatvermögen der Nutzungsberechtigten umgewandelt werden. 
Es kann in freies Gemeindevermögen umgewandelt werden, wenn die Umwandlung aus Gründen des Gemein-
wohls geboten ist. 2Den bisher Berechtigten ist ein Einkaufsgeld zurückzuzahlen, durch welches sie das Recht 
zur Teilnahme an der Nutzung des Gemeindegliedervermögens erworben haben. 3Soweit nach den bisher gel-
tenden rechtlichen Vorschriften Nutzungsrechte am Gemeindegliedervermögen den Berechtigten gegen ihren 
Willen nicht entzogen oder geschmälert werden dürfen, muß von der Gemeinde bei der Umwandlung eine an-
gemessene Entschädigung gezahlt werden. 4Handelt es sich um Nutzungsrechte an landwirtschaftlich genutz-
ten Grundstücken, so kann die Entschädigung auch durch Hergabe eines Teils derjenigen Grundstücke gewährt 
werden, an denen die Nutzungsrechte bestehen. 
 
(3) Gemeindevermögen darf nicht in Gemeindegliedervermögen umgewandelt werden. 
 
 

§ 100 
Örtliche Stiftungen 

 
(1) 1Örtliche Stiftungen sind die Stiftungen des privaten Rechts, die nach dem Willen des Stifters von einer Ge-
meinde verwaltet werden und die überwiegend örtlichen Zwecken dienen. 2Die Gemeinde hat die örtlichen Stif-
tungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu verwalten, soweit nicht durch Gesetz oder Stifter anderes 
bestimmt ist. 3Das Stiftungsvermögen ist von dem übrigen Gemeindevermögen getrennt zu halten und so anzu-
legen, daß es für seinen Verwendungszweck greifbar ist. 

 
(2) Die Umwandlung des Stiftungszwecks, die Zusammenlegung und die Aufhebung von rechtlich unselbständi-
gen Stiftungen stehen der Gemeinde zu; sie bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

 
(3) Gemeindevermögen darf nur im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde und nur dann in Stiftungs-
vermögen eingebracht werden, wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere Weise nicht erreicht wer-
den kann. 
 
 

10.Teil 
Rechnungsprüfung 

 
§ 101 

Prüfung des Jahresabschlusses, Bestätigungsvermerk 
 

(1) 1Der Jahresabschluss ist vom Rechnungsprüfungsausschuss dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. 2Die Prüfung des Jahresabschlusses 
erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen orts-
rechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. 3In die Prüfung sind die Buchführung, die Inventur, das Inventar 
und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen. 4Der 
Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Anga-
ben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde erwe-
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cken. 5Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der 
Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen. 6Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung 
ist in den Prüfungsbericht aufzunehmen. 

 
(2) 1Vor Abgabe des Prüfungsberichtes durch den Rechnungsprüfungsausschuss an den Rat ist dem Bürger-
meister Gelegenheit zur Stellungnahme zum Prüfungsergebnis zu geben. 2Soweit der Kämmerer von seinem 
Recht nach § 95 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch gemacht hat, ist ihm ebenfalls Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben. 
 
(3) 1Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis der Prüfung in einem Bestätigungsvermerk zusammen-
zufassen. 2Der Bestätigungsvermerk hat Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung zu beschreiben und dabei die 
angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und Prüfungsgrundsätze anzugeben. 3Er hat ferner eine Beurteilung 
des Prüfungsergebnisses zu enthalten, die zweifelsfrei ergeben muss, ob 
1. ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird, 
2. ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird, 
3. der Bestätigungsvermerk auf Grund von Beanstandungen versagt wird oder 
4. der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wird, weil der Prüfer nicht in der Lage ist, eine Beurteilung vorzu-

nehmen. 
4Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses soll allgemeinverständlich und problemorientiert unter Berücksichti-
gung des Umstandes erfolgen, dass Rat und Verwaltungsvorstand den Abschluss zu verantworten haben. 5Auf 
Risiken, die die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft der Gemeinde gefährden, ist gesondert 
einzugehen. 
 
(4) 1In einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (Absatz 3 Satz 3 Nr. 1) ist zu erklären, dass die durchge-
führte Prüfung zu keinen Beanstandungen geführt hat, der Jahresabschluss auf Grund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften, Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 
entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. 2Dieser 
Bestätigungsvermerk kann um Hinweise ergänzt werden, die ihn nicht einschränken.   
 
(5) 1Werden Beanstandungen ausgesprochen, ist die Erklärung nach Absatz 4 Satz 1 einzuschränken oder zu 
versagen. 2Ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk darf nur erteilt werden, wenn der geprüfte Jahresabschluss 
unter Beachtung der vom Prüfer vorgenommenen, in ihrer Tragweite erkennbaren Einschränkung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen im Wesentlichen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz-
lage der Gemeinde vermittelt (Absatz 3 Satz 3 Nr. 2). 3Sind die Beanstandungen so erheblich, dass kein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Ge-
meinde mehr vermittelt wird, ist der Bestätigungsvermerk zu versagen (Absatz 3 Satz 3 Nr. 3). 4Der Bestäti-
gungsvermerk ist auch dann zu versagen, wenn der Prüfer nach Ausschöpfung aller angemessenen Möglichkei-
ten zur Klärung des Sachverhaltes nicht in der Lage ist, eine Beurteilung abzugeben (Absatz 3 Satz 3 Nr. 4). 5Die 
Versagung ist in einem Vermerk, der nicht als Bestätigungsvermerk zu bezeichnen ist, aufzunehmen. 6Die Ein-
schränkung oder Versagung ist zu begründen. 
 
(6) 1Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses hat sich auch darauf zu erstrecken, ob der Lagebericht mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. 2Dabei ist auch darauf einzugehen, ob die Chancen und Risi-
ken für die künftige Entwicklung der Gemeinde zutreffend dargestellt sind.  
 
(7) Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über die Versagung ist unter Angabe von Ort und Tag vom Vor-
sitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen. 
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(8) 1In Gemeinden, in denen eine örtliche Rechnungsprüfung besteht, bedient sich der Rechnungsprüfungsaus-
schuss zur Durchführung der Prüfung dieser Rechnungsprüfung. 2Die örtliche Rechnungsprüfung oder Dritte als 
Prüfer haben im Rahmen ihrer Prüfung einen Bestätigungsvermerk oder einen Vermerk über seine Versagung 
nach den Absätzen 3 bis 7 abzugeben. 
 
 

§ 102 
Örtliche Rechnungsprüfung 

 
(1) 1Kreisfreie Städte, Große und Mittlere kreisangehörige Städte haben eine örtliche Rechnungsprüfung einzu-
richten. 2Die übrigen Gemeinden sollen sie einrichten, wenn ein Bedürfnis hierfür besteht und die Kosten in an-
gemessenem Verhältnis zum Nutzen stehen. 
 
(2) 1Kreisangehörige Gemeinden können mit dem Kreis eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Inhalt 
abschließen, dass die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung in 
einer Gemeinde gegen Kostenerstattung wahrnimmt. 2Die Vereinbarung kann auch vorsehen, dass die Rech-
nungsprüfung des Kreises nur einzelne Aufgabengebiete der Rechnungsprüfung in der Gemeinde wahrnimmt. 
3Soweit die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises die Rechnungsprüfung in der Gemeinde wahrnimmt, bedient 
sich der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde bei der Erfüllung seiner Aufgaben der Rechnungsprüfung 
des Kreises. 
 
(3) Absatz 1 findet für kreisangehörige Gemeinden keine Anwendung, bei denen die örtliche Rechnungsprüfung 
des Kreises gemäß Absatz 2 Satz 1 die örtliche Rechnungsprüfung bei der Gemeinde wahrnimmt. 
 
 

§ 103  
Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 

 
(1) 1Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben: 
1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde, 
2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 benannten Sondervermögen, 
3. die Prüfung des Gesamtabschlusses, 
4. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresab-

schlusses, 
5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die 

Vornahme der Prüfungen, 
6. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) der 

Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung, 
7. die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung, 
8. die Prüfung von Vergaben. 
2In die Prüfung des Jahresabschlusses nach Nummer 1 sind die Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus 
delegierten Aufgaben auch dann einzubeziehen, wenn die Zahlungsvorgänge selbst durch den Träger der Aufga-
be vorgenommen werden und insgesamt finanziell von erheblicher Bedeutung sind.   
 
(2) Der Rat kann der örtlichen Rechnungsprüfung weitere Aufgaben übertragen, insbesondere  
1. die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, 
2. die Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften und 

anderen Vereinigungen des privaten Rechts oder in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts ge-
mäß § 114a sowie die Buch- und Betriebsprüfung, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der Hin-
gabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat. 
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(3) Der Bürgermeister kann innerhalb seines Amtsbereichs unter Mitteilung an den Rechnungsprüfungsaus-
schuss der örtlichen Rechnungsprüfung Aufträge zur Prüfung erteilen. 
 
(4) 1Der Prüfer kann für die Durchführung seiner Prüfung nach den Absätzen 1 bis 3 Aufklärung und Nachweise 
verlangen, die für eine sorgfältige Prüfung notwendig sind. 2Der Prüfer hat die Rechte nach Satz 1 auch gegen-
über den Abschlussprüfern der verselbstständigten Aufgabenbereiche.   
 
(5) Die örtliche Rechnungsprüfung kann sich mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses Dritter als 
Prüfer bedienen.  
 
(6) Bei den Aufgaben nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 haben die Prüfer im Rahmen ihrer Prüfung einen Bestäti-
gungsvermerk oder einen Vermerk über seine Versagung nach § 101 Abs. 3 bis 7 abzugeben. 
 
(7) 1Ein Dritter darf nicht Prüfer sein, 
1. wenn er Mitglied des Rates, Angehöriger des Bürgermeisters, des Kämmerers oder des Verantwortlichen für 

die Zahlungsabwicklung oder seines Stellvertreters ist, 
2. wenn er Beschäftigter der verselbstständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde ist, die in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form geführt werden, oder diesen in den letzten drei Jahren vor der Bestel-
lung als Prüfer angehört hat, 

3. wenn er in den letzten fünf Jahren mehr als dreißig vom Hundert der Gesamteinnahmen aus seiner berufli-
chen Tätigkeit aus der Prüfung und Beratung der zu prüfenden Gemeinde und der verselbstständigten Auf-
gabenbereiche der Gemeinde, die in öffentlich-rechtlicher oder in privatrechtlicher Form geführt werden, be-
zogen hat und dies auch im laufenden Jahr zu erwarten ist. Verselbstständigte Aufgabenbereiche der Ge-
meinde in privatrechtlicher Form müssen nur einbezogen werden, wenn die Gemeinde mehr als zwanzig 
vom Hundert der Anteile daran besitzt. 

2§ 104 Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
 

§ 104  
Leitung und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung  

 
(1) 1Die örtliche Rechnungsprüfung ist dem Rat unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm 
unmittelbar unterstellt. 2Sie ist von fachlichen Weisungen frei. 
 
(2) 1Der Rat bestellt die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung und die Prüfer und beruft sie ab. 2Die Leitung 
und die Prüfer können nicht Mitglieder des Rates sein und dürfen eine andere Stellung in der Gemeinde nur inne-
haben, wenn dies mit ihren Prüfungsaufgaben vereinbar ist. 3Sie dürfen nicht Zahlungen der Gemeinde abwi-
ckeln. 
 
(3) Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung darf nicht Angehöriger des Bürgermeisters, des Kämmerers oder 
des für die Zahlungsabwicklung Verantwortlichen und dessen Stellvertreters sein. 
 
(4) Für die Aufgaben nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 dürfen die Prüfer nicht an der Führung der Bücher oder an 
der Aufstellung des Jahresabschlusses oder des Gesamtabschlusses mitgewirkt haben. 
 
 

§ 105 
Überörtliche Prüfung 

 
(1) Die überörtliche Prüfung als Teil der allgemeinen Aufsicht des Landes über die Gemeinden ist Aufgabe der 
Gemeindeprüfungsanstalt. 
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(2) Die Gemeindeprüfungsanstalt ist bei der Durchführung ihrer Aufgaben unabhängig und an Weisungen nicht 
gebunden. 
 
(3) 1Die überörtliche Prüfung erstreckt sich darauf, ob 
1. bei der Haushaltswirtschaft der Gemeinden sowie ihrer Sondervermögen die Gesetze und die zur Erfüllung 

von Aufgaben ergangenen Weisungen (§ 3 Abs. 2) eingehalten und die zweckgebundenen Staatszuwei-
sungen bestimmungsgemäß verwendet worden sind, 

2. die Buchführung und die Zahlungsabwicklung ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. 
3. Die überörtliche Prüfung stellt zudem fest, ob die Gemeinde sachgerecht und wirtschaftlich verwaltet wird. 

Dies kann auch auf vergleichender Grundlage geschehen. 
2Bei der Prüfung sind vorhandene Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung zu berücksichtigen. 
 
(4) Die Gemeindeprüfungsanstalt teilt das Prüfungsergebnis in Form eines Prüfberichts 
1. der geprüften Gemeinde, 
2. den Aufsichtsbehörden und 
3. den Fachaufsichtsbehörden, soweit ihre Zuständigkeit berührt ist, 

mit. 
 
(5) 1Der Bürgermeister legt den Prüfungsbericht dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung vor. 2Der 
Rechnungsprüfungsausschuss unterrichtet den Rat über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts sowie 
über das Ergebnis seiner Beratungen. 
 
(6) Die Gemeinde hat zu den Beanstandungen des Prüfungsberichts gegenüber der Gemeindeprüfungsanstalt 
und der Aufsichtsbehörde innerhalb einer dafür bestimmten Frist Stellung zu nehmen. 
 
(7) 1Die Gemeindeprüfungsanstalt soll Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und Verbände und Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts  
1. in Fragen der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und 
2. in bautechnischen Fragen, die mit der Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von baulichen Maßnahmen 

zusammenhängen auf Antrag beraten. 2Sonstige im öffentlichen Interesse tätige juristische Personen kann 
sie in diesen Fragen auf Antrag beraten. 

 
(8) Werden Prüfungsaufgaben nach § 92 Abs. 5 oder nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 durch Prüfer der Gemein-
deprüfungsanstalt bei den Gemeinden durchgeführt oder haben sie daran mitgewirkt, dürfen diese Prüfer nicht an 
der überörtlichen Prüfung der Gemeinde mitwirken. 
 
 

§ 106 
Jahresabschlussprüfung der Eigenbetriebe 

 
(nicht abgedruckt) 

 
 
 

11. Teil 
Wirtschaftliche Betätigung und nichtwirtschaftliche Betätigung 

 
(§§ 107 bis 115 sind nicht abgedruckt) 

In § 108 Absatz 3 GO NRW ist der Satz 2 „Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht über die öf-
fentliche Zwecksetzung sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen“ gestrichen worden.  
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12. Teil 
Gesamtabschluss 

 
 

§ 116 
Gesamtabschluss 

 
(1) 1Die Gemeinde hat in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. 2Er besteht aus der Gesamtergeb-
nisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang und ist um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen. 3Der 
Rat bestätigt den geprüften Gesamtabschluss durch Beschluss. 4§ 96 findet entsprechende Anwendung. 

 
(2) 1Zu dem Gesamtabschluss hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss nach § 95 und die Jahresabschlüsse des 
gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtli-
cher Form zu konsolidieren. 2Auf den Gesamtabschluss sind, soweit seine Eigenart keine Abweichung erfordert, 
§ 88 und § 91 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. 
 
(3) In den Gesamtabschluss müssen verselbstständigte Aufgabenbereiche nach Absatz 2 nicht einbezogen wer-
den, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. 
Dies ist im Gesamtanhang darzustellen.  
 
(4) Am Schluss des Gesamtlageberichtes sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70, soweit 
dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die 
Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:  
1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, 
2. der ausgeübte Beruf, 
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktienge-

setzes, 
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form, 
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.   
 
(5) 1Der Gesamtabschluss ist innerhalb der ersten neun Monate nach dem Abschlussstichtag aufzustellen. 2§ 95 
Abs. 3 findet für die Aufstellung des Gesamtabschlusses entsprechende Anwendung.  

 
(6) 1Der Gesamtabschluss ist vom Rechnungsprüfungsausschuss dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. 2Die Prüfung des Gesamtab-
schlusses erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonsti-
gen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. 3Der Gesamtlagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit 
dem Gesamtabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde erwecken. 4§ 101 Abs. 2 bis 8 gilt ent-
sprechend. 

 
(7) In die Prüfung nach Absatz 6 müssen die Jahresabschlüsse der verselbstständigten Aufgabenbereiche nicht 
einbezogen werden, wenn diese nach gesetzlichen Vorschriften geprüft worden sind.  
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§ 117 
Beteiligungsbericht 

 
(1) 1Die Gemeinde hat einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche 
Betätigung, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamt-
abschlusses angehören, zu erläutern ist. 2Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Ge-
samtabschlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen. 3Der Beteiligungsbericht ist dem Jah-
resabschluss nach § 95 beizufügen, wenn kein Gesamtabschluss nach § 116 aufzustellen ist. 
 
(2) 1Der Beteiligungsbericht ist dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. 2Die Gemeinde hat zu 
diesem Zweck den Bericht zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. 3Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in 
geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen. 

 
 

§ 118 
Vorlage- und Auskunftspflichten 

 
Die Gemeinde ist verpflichtet, bei der Ausgestaltung von Gründungsverträgen oder Satzungen für die in § 116 
bezeichneten Organisationseinheiten darauf hinzuwirken, dass ihr das Recht eingeräumt wird, von diesen Aufklä-
rung und Nachweise zu verlangen, die die Aufstellung des Gesamtabschlusses erfordert.  
 
 
 

13. Teil 
Aufsicht 

 
(§§ 119 bis 124 und §§ 126 und 127 sind nicht abgedruckt) 

 
 

§ 125 
Zwangsvollstreckung 

 
(1) 1Zur Einleitung der Zwangsvollstreckung gegen die Gemeinde wegen einer Geldforderung bedarf der Gläubi-
ger einer Zulassungsverfügung der Aufsichtsbehörde, es sei denn, daß es sich um die Verfolgung dinglicher 
Rechte handelt. In der Verfügung hat die Aufsichtsbehörde die Vermögensgegenstände zu bestimmen, in welche 
die Zwangsvollstreckung zugelassen wird, und über den Zeitpunkt zu befinden, in dem sie stattfinden soll. 2Die 
Zwangsvollstreckung wird nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung durchgeführt. 
 
2) Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gemeinde ist nicht zulässig. 
 
(3) Die Bestimmung des § 123 bleibt unberührt. 
 
 

 
14. Teil 

Übergangs- und Schlussvorschriften, Sondervorschriften 
 

(§§ 131 bis 134 sind nicht abgedruckt) 
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§ 129 
Weiterentwicklung 

der kommunalen Selbstverwaltung 
(Experimentierklausel) 

 
1Zur Erprobung neuer Steuerungsmodelle und zur Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung auch in 
der grenzüberschreitenden kommunalen Zusammenarbeit kann das Innenministerium im Einzelfall zeitlich be-
grenzte Ausnahmen von organisations- und haushaltsrechtlichen Vorschriften des Gesetzes oder der zur Durch-
führung ergangenen Rechtsverordnungen zulassen. 2Darüber hinaus kann es durch Rechtsverordnung Ausnah-
men von anderen Vorschriften des Gesetzes oder der zur Durchführung ergangenen Rechtsverordnungen zulas-
sen. 3Die Rechtsverordnung kann Gemeinden auf Antrag und zeitlich befristet eine alternative Aufgabenerledi-
gung ermöglichen, soweit die grundsätzliche Erfüllung des Gesetzauftrages sichergestellt ist. 4§ 5 bleibt hiervon 
unberührt. 

 
 

§ 130 
Unwirksame Rechtsgeschäfte 

 
(1) Rechtsgeschäfte, die ohne die aufgrund dieses Gesetzes erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
abgeschlossen werden, sind unwirksam. 
 
(2) Rechtsgeschäfte, die gegen das Verbot des § 86 Abs. 5, des § 87 Abs. 1 oder des § 110 verstoßen, sind 
nichtig. 
 
 

§ 133 
Ausführung des Gesetzes 

 
(1) Das Innenministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zur Durchführung dieses 
Gesetzes durch Rechtsverordnung zu regeln: 
1.   Inhalt und Gestaltung des Haushaltsplans, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Haus-

haltsführung und die Haushaltsüberwachung; dabei kann es bestimmen, dass Einzahlungen und Auszahlun-
gen, für die ein Dritter Kostenträger ist oder die von einer zentralen Stelle ausgezahlt werden, nicht im Haus-
halt der Gemeinde abgewickelt werden, 

2.   die Veranschlagung von Erträgen, Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen und Verpflich-
tungsermächtigungen, die Bildung von Budgets sowie den Ausweis von Zielen und Kennzahlen, 

3.   Inhalt und Umfang von Abschreibungen, die Bildung von Rückstellungen und von Rücklagen sowie deren 
Mindesthöhe und Verwendung, 

4.   die Erfassung, den Nachweis, die Bewertung und die Fortschreibung der Vermögensgegenstände und der 
Schulden, 

5.  die Geldanlagen und ihre Sicherung, 
6.  die Ausschreibung von Lieferungen und Leistungen sowie die Vergabe von Aufträgen einschließlich des 

Abschlusses von Verträgen, 
7.  die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass von Ansprüchen sowie die Behandlung von Kleinbeträ-

gen, 
8.  Inhalt, Gestaltung, Prüfung und Aufbewahrung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses, 
9.  die Aufgaben und die Organisation der Finanzbuchhaltung, deren Beaufsichtigung und Prüfung sowie die 

ordnungsgemäße Abwicklung der Buchführung und des Zahlungsverkehrs, einschließlich ihrer Grundsätze 
und Verfahren, 

10.  die erstmalige Bewertung von Vermögen und Schulden und die Aufstellung, Prüfung und Aufbewahrung der 
Eröffnungsbilanz sowie die Vereinfachungsverfahren und Wertberichtigungen, 
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11.  die zeitliche Aufbewahrung von Büchern, Belegen und sonstigen Unterlagen,  
12.  Aufbau und Verwaltung, Wirtschaftsführung, Rechnungswesen und Prüfung der Eigenbetriebe, deren Frei-

stellung von diesen Vorschriften sowie das Wahlverfahren zur Aufstellung des Vorschlages der Versamm-
lung der Beschäftigten für die Wahl von Beschäftigten als Mitglieder des Betriebsausschusses und ihrer 
Stellvertreter, ferner das Verfahren zur Bestimmung der Nachfolger im Falle des Ausscheidens dieser Mit-
glieder oder Stellvertreter vor Ablauf der Wahlzeit des Rates, 

13.  das Verfahren bei der Errichtung der rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts und deren Aufbau, die 
Verwaltung, die Wirtschaftsführung sowie das Rechnungs- und Prüfungswesen. 

 
(2) Das Innenministerium erlässt die erforderlichen Verwaltungsvorschriften, insbesondere für 
1.  die Gliederung des Haushaltsplans in Produktbereiche, 
2.  die Kontierung von Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung, 
3.  die Kontierung von Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan und in der Finanzrechnung, 
4.  Verfahren zur Ermittlung von Wertansätzen und deren Kontierung in der Bilanz, 
5.  die Einrichtung und Zuordnung von Konten für die Finanzbuchhaltung, 
6.  die Ausgestaltung von Sicherheitsstandards für die Finanzbuchhaltung, 
7.  die Festlegung von Nutzungsdauern für Vermögensgegenstände, 
8.  Verfahren zur Ermittlung von Wertansätzen für Vermögen und Schulden in der Eröffnungsbilanz, 
9.  Inhalt und Gestaltung von Prüfungsberichten. 
 
(3) Die Gemeinde ist verpflichtet, Muster zu verwenden, die das Innenministerium aus Gründen der Vergleichbar-
keit der Haushalte für verbindlich erklärt hat, insbesondere für 
1. die Haushaltssatzung und ihre Bekanntmachung, 
2.  die produktorientierte Gliederung des Haushaltsplans unddie Gliederung des Ergebnisplans nach Ertrags- 

und Aufwandsarten sowie des Finanzplans nach Ein- und Auszahlungsarten, 
3.  die Form des Haushaltsplans und seiner Anlagen,  
4.  die Gliederung und die Form der Bestandteile des Jahresabschlusses, des Gesamtabschlusses und ihrer 

Anlagen,  
5.  die Buchführung und die Zahlungsabwicklung in der Finanzbuchhaltung. 
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2. Die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung 
 
Erster Abschnitt Haushaltsplan 
§ 1  Haushaltsplan 
§ 2  Ergebnisplan  
§ 3  Finanzplan 
§ 4  Teilpläne 
§ 5  Haushaltssicherungskonzept 
§ 6  Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
§ 7  Vorbericht 
§ 8  Stellenplan 
§ 9  Haushaltsplan für zwei Jahre 
§ 10  Nachtragshaushaltsplan 
 
Zweiter Abschnitt Planungsgrundsätze und Ziele 
§ 11  Allgemeine Planungsgrundsätze 
§ 12  Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung 
§ 13  Verpflichtungsermächtigungen 
§ 14  Investitionen 
§ 15  Verfügungsmittel 
§ 16  Fremde Finanzmittel 
§ 17  Interne Leistungsbeziehungen 
§ 18  Kosten- und Leistungsrechnung 
§ 19  Weitere Vorschriften für die Haushaltsplanung 
 
Dritter Abschnitt Besondere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 
§ 20  Grundsatz der Gesamtdeckung  
§ 21  Bildung von Budgets 
§ 22  Ermächtigungsübertragung 
§ 23  Bewirtschaftung und Überwachung 
§ 24  Haushaltswirtschaftliche Sperre, Unterrichtungspflicht 
§ 25  Vergabe von Aufträgen 
§ 26  Stundung, Niederschlagung und Erlass 
 
Vierter Abschnitt Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung 
§ 27  Buchführung 
§ 28  Inventur, Inventar 
§ 29  Inventurvereinfachungsverfahren 
§ 30  Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung 
§ 31  Sicherheitsstandards und interne Aufsicht 
 
Fünfter Abschnitt  Vermögen und Schulden 
§ 32  Allgemeine Bewertungsanforderungen 
§ 33  Wertansätze für Vermögensgegenstände  
§ 34  Bewertungsvereinfachungsverfahren 
§ 35  Abschreibungen 
§ 36  Rückstellungen 
 
Sechster Abschnitt  Jahresabschluss 
§ 37  Jahresabschluss 
§ 38  Ergebnisrechnung 
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§ 39  Finanzrechnung 
§ 40  Teilrechnungen 
§ 41  Bilanz 
§ 42  Rechnungsabgrenzungsposten 
§ 43  Weitere Vorschriften zu einzelnen Bilanzposten 
§ 44  Anhang 
§ 45  Anlagenspiegel 
§ 46  Forderungsspiegel 
§ 47  Verbindlichkeitenspiegel 
§ 48  Lagebericht 
 
Siebter Abschnitt Gesamtabschluss 
§ 49  Gesamtabschluss 
§ 50  Konsolidierung 
§ 51  Gesamtlagebericht, Gesamtanhang 
§ 52  Beteiligungsbericht 
 
Achter Abschnitt Sonderbestimmungen für die erstmalige Bewertung von Vermögen und die  
  Eröffnungsbilanz  
§ 53  Aufstellung der Eröffnungsbilanz 
§ 54  Ermittlung der Wertansätze 
§ 55  Besondere Bewertungsvorschriften 
§ 56  Vereinfachungsverfahren für die Ermittlung von Wertansätzen 
§ 57   Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz 
 
Neunter Abschnitt Schlussvorschriften 
§ 58  Aufbewahrung von Unterlagen, Aufbewahrungsfristen 
§ 59  Sondervermögen, Treuhandvermögen 
 
 

Erster Abschnitt 
Haushaltsplan 

 
§ 1 

Haushaltsplan 
 

(1) Der Haushaltsplan besteht aus 
1. dem Ergebnisplan,  
2. dem Finanzplan, 
3. den Teilplänen, 
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.  
 
(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen 
1. der Vorbericht,  
2. der Stellenplan, 
3. die Bilanz des Vorvorjahres, 
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, 
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder, 
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres, 
7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,  
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8. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrich-
tungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen sowie Anstalten des öf-
fentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,  

9. in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.  
 
(3) Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzah-
lungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des 
Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen. 
 
 

§ 2 
Ergebnisplan  

 
(1) Im Ergebnisplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen  
die ordentlichen Erträge  
1. Steuern und ähnliche Abgaben, 
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 
3. sonstige Transfererträge, 
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 
5. privatrechtliche Leistungsentgelte, 
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 
7. sonstige ordentliche Erträge, 
8. aktivierte Eigenleistungen, 
9. Bestandsveränderungen, 
die ordentlichen Aufwendungen 
10. Personalaufwendungen, 
11. Versorgungsaufwendungen, 
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 
13. bilanzielle Abschreibungen, 
14. Transferaufwendungen, 
15. sonstige ordentliche Aufwendungen, 
außerdem 
16. Finanzerträge, 
17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
und 
18. außerordentliche Erträge, 
19. außerordentliche Aufwendungen. 
 
(2) Im Ergebnisplan sind für jedes Haushaltsjahr 
1. der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen als 

ordentliches Ergebnis, 
2. der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen als Finanzergebnis,  
3. die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis als Ergebnis der laufenden Verwal-

tungstätigkeit,  
4. der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen als außerordentli-

ches Ergebnis, 
5. die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis als Jahresergebnis 
auszuweisen. 
 

(3) Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans ist auf der Grundlage 
des vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplan vorzunehmen. 
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§ 3 
Finanzplan 

 
(1) Im Finanzplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen 
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1. Steuern und ähnliche Abgaben, 
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 
3. sonstige Transfereinzahlungen, 
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 
5. privatrechtliche Leistungsentgelte, 
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 
7. sonstige Einzahlungen, 
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen, 
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
9. Personalauszahlungen, 
10. Versorgungsauszahlungen, 
11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, 
12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen, 
13. Transferauszahlungen, 
14. sonstige Auszahlungen, 
aus Investitionstätigkeit 
die Einzahlungen 
15. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, 
16. aus der Veräußerung von Sachanlagen, 
17. aus der Veräußerung von Finanzanlagen, 
18. von Beiträgen u.ä. Entgelten und 
19. sonstige Investitionseinzahlungen, 
die Auszahlungen 
20. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 
21. für Baumaßnahmen, 
22. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, 
23. für den Erwerb von Finanzanlagen, 
24. von aktivierbaren Zuwendungen und  
25. sonstige Investitionsauszahlungen, 
aus Finanzierungstätigkeit 
26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, 
27. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen. 
 
(2) Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des 
Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel durch 
1. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, 
2. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 
3. die Summe der Salden nach den Nummern 1 und 2 als Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag,  
4. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, 
5. die Summe aus Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag und aus dem Saldo nach Nummer 4,  
6. die Summe nach Nummer 5 und dem Bestand am Anfang des Haushaltsjahres als Bestand an Finanzmitteln 

am Ende des Haushaltsjahres 
auszuweisen.  
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(3) Die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen des Finanzplans ist auf der Grundlage 
des vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplan vorzunehmen. 
 
 

§ 4 
Teilpläne 

 
(1) 1Die Teilpläne sind produktorientiert. 2Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. 3Sie 
werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom Innen-
ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. 
 
(2) Die Aufstellung der Teilpläne ist nach folgenden Maßgaben vorzunehmen: 
1. Werden Teilpläne nach Produktbereichen aufgestellt, sollen dazu die Ziele und soweit möglich die Kennzah-

len zur Messung der Zielerreichung, die Produktgruppen und die wesentlichen Produkte beschrieben werden.  
2. Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele und die Kenn-

zahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Diesen Teilplänen sind die Produktbereiche 
nach Absatz 1 voranzustellen, deren Teilergebnispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und 
deren Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen ausweisen müs-
sen. 

3. Werden Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt, sollen dazu die Aufgaben und die dafür 
gebildeten Produkte sowie die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. 
Diesen Teilplänen sind in einer Übersicht die Produktbereiche nach Absatz 1 voranzustellen, deren Teilergeb-
nispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und deren Teilfinanzpläne die Summen der Einzah-
lungen und der Auszahlungen für Investitionen ausweisen müssen.   

 
(3) 1Die Teilergebnispläne sind entsprechend § 2 aufzustellen. 2Für jeden Teilergebnisplan ist ein Jahresergebnis 
entsprechend § 2 Abs. 2 darzustellen. 3Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
für die Haushaltsbewirtschaftung erfasst werden, sind diese zusätzlich abzubilden. 
 
(4) 1Im Teilfinanzplan sind als einzelne Positionen die Einzahlungen und die Auszahlungen für Investitionen ent-
sprechend § 3 Abs. 1 Nrn. 15 bis 25 sowie die Summe der Einzahlungen, die Summe der Auszahlungen und der 
Saldo daraus auszuweisen. 2Als Einzelmaßnahmen sind jeweils Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten 
Wertgrenzen auszuweisen. 3Dazu sind zusätzlich zu den maßnahmebezogenen Beträgen nach Satz 1 die Inves-
titionssumme und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die 
Folgejahre anzugeben.  
 
(5) Die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregelungen sind in den Teilplänen oder 
in der Haushaltssatzung auszuweisen. 
 
(6) Eine Position im Teilergebnisplan oder im Teilfinanzplan, die keinen Betrag ausweist, kann entfallen, es sei 
denn, im Vorjahr oder im Vorvorjahr wurde unter dieser Position ein Betrag ausgewiesen oder in der mittelfristi-
gen Ergebnis- und Finanzplanung soll unter dieser Position ein Betrag ausgewiesen werden. 
 
 

§ 5 
Haushaltssicherungskonzept 

 
1Im Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 der Gemeindeordnung sind die Ausgangslage, die Ursachen der 
entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. 2Das Haushaltssicherungs-
konzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten und darstellen, wie 
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nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft 
dauerhaft ausgeglichen sein wird. 
 
 

§ 6 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 

 
(1) Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist in den Haushaltsplan einzubeziehen.  
 
(2) Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Innenministerium 
bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. 
 
 

§ 7 
Vorbericht 

 
(1) 1Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. 2Die Entwicklung und die 
aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und 
Finanzdaten darzustellen. 
 
(2) Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die 
Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. 
 
 

§ 8 
Stellenplan 

 
(1) 1Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht 
nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen. 2Stellen von Beamtinnen und Beamten in Einrich-
tungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzuführen. 
 
(2) 1Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr 
sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. 2Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan 
des Vorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. 
 
(3) Dem Stellenplan ist  
1. eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche, soweit 

diese nicht auszugsweise den einzelnen Teilplänen beigefügt sind, 
2.  eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienst-

kräfte  
beizufügen. 
 
 

§ 9 
Haushaltsplan für zwei Jahre 

 
(1) Werden in der Haushaltssatzung Ermächtigungen für zwei Haushaltsjahre ausgesprochen, sind im Ergebnis-
plan die Erträge und Aufwendungen und im Finanzplan die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungser-
mächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt aufzuführen.  
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(2) Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im ersten Haushaltsjahr ist dem Rat vor 
Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen.  
 
(3) Anlagen nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9, die nach der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung nach Absatz 
1 erstellt worden sind, müssen der Fortschreibung nach Absatz 2 beigefügt werden.  
 
 

§ 10 
Nachtragshaushaltsplan 

 
(1) 1Der Nachtragshaushaltsplan muss die Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen 
und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind und oberhalb der vom Rat festgelegten 
Wertgrenzen liegen sowie die damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthal-
ten. 2Bereits über- oder außerplanmäßig entstandene Aufwendungen oder über- oder außerplanmäßig geleistete 
Auszahlungen müssen nicht veranschlagt werden. 3Satz 2 gilt für über- und außerplanmäßige zahlungswirksame 
Aufwendungen, bei denen die Zahlungen noch nicht erfolgt sind, entsprechend. 
 
(2) 1Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge oder Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kürzungen von 
Aufwendungen oder Auszahlungen vorgenommen, die zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen 
oder Auszahlungen dienen, so sind diese Aufwendungen oder Auszahlungen abweichend von Absatz 1 Satz 2 
mit in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen. 2Beträge unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen für 
Investitionen können unberücksichtigt bleiben. 
 
(3) Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen, so sind deren Auswirkungen auf die 
mittelfristige Finanzplanung anzugeben; die Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 ist zu ergänzen. 

 
 

 
Zweiter Abschnitt 

Planungsgrundsätze und Ziele 
 

 
§ 11 

Allgemeine Planungsgrundsätze 
 
(1) Im Haushaltsplan sind das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der geplante Ressourcenverbrauch in 
voller Höhe und getrennt voneinander durch Erträge und Aufwendungen unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und die Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen, soweit in dieser Verord-
nung nichts anderes bestimmt ist.  
 
(2) 1Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, 
dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. 2Werden Erträge und Aufwendungen in einem Leistungsbescheid fest-
gesetzt, ist die Veranschlagung nach dem Erfüllungszeitpunkt vorzunehmen. 3Soweit die Erträge und Aufwen-
dungen nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen. 
 
(3) 1Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge 
zu veranschlagen. 2Absatz 2 Satz 2 findet Anwendung. 
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§ 12 
Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung 

 
1Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren 
Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur 
Zielerreichung bestimmt werden. 2Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, 
Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.  

 
 

§ 13 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
(1) 1Die Verpflichtungsermächtigungen, die in der Regel zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre 
oder in besonderen Fällen bis zum Abschluss einer Maßnahme veranschlagt werden, sind im Teilfinanzplan bei 
den einzelnen Investitionsmaßnahmen gesondert auszuweisen, soweit nicht die Positionen der mittelfristigen 
Finanzplanung zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt werden. 2Für Investitionen mit Kosten unterhalb der vom 
Rat festgelegten Wertgrenzen können sie zusammengefasst ausgewiesen werden. 
 
(2) 1Es kann erklärt werden, dass einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnah-
men in Anspruch genommen werden können. 2Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden. 
 
 

§ 14 
Investitionen 

 
(1) Bevor Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen beschlossen und im Haushaltsplan aus-
gewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsver-
gleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 33 Abs. 2 und 3 und 
der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. 
 
(2) 1Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzplan erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kos-
tenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maß-
nahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der 
Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigefügt ist. 2Die Unterlagen müssen auch die voraus-
sichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter, und die für die Dauer der Nutzung 
entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen. 
 
(3) Vor Beginn einer Investition unterhalb der festgelegten Wertgrenzen muss mindestens eine Kostenberech-
nung vorliegen. 
 
 

§ 15 
Verfügungsmittel 

 
1Verfügungsmittel der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sind im Haushaltsplan gesondert anzugeben. 
2Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. 
3Sie sind nicht übertragbar. 
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§ 16 
Fremde Finanzmittel 

 
(1) Im Finanzplan müssen nicht veranschlagt werden  
1. durchlaufende Finanzmittel, 
2. Finanzmittel, die die Gemeinde auf Grund rechtlicher Vorschriften unmittelbar in den Haushalt eines anderen 

öffentlichen Aufgabenträgers zu buchen hat (einschließlich der ihr zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen 
Finanzmittel), 

3. Finanzmittel, die in der Zahlungsabwicklung mit dem endgültigen Kostenträger oder mit einer anderen Institu-
tion, die unmittelbar mit dem endgültigen Kostenträger abrechnet, anstelle der Gemeinde vereinnahmt oder 
ausgezahlt werden. 

 
(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann anordnen, dass Zahlungen nach Absatz 1 angenommen 
oder geleistet werden dürfen, wenn dies im Interesse der Gemeinde liegt und gewährleistet ist, dass diese Zah-
lungen in die Prüfung der Zahlungsabwicklung einbezogen werden. 
 
 

§ 17 
Interne Leistungsbeziehungen 

 
Werden in den Teilplänen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs interne Leistungsbeziehungen 
erfasst, sind diese dem Jahresergebnis des Teilergebnisplans und der Teilergebnisrechnung hinzuzufügen und 
müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen. 

 
 

§ 18 
Kosten- und Leistungsrechnung 

 
(1) Nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde soll eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung 
der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgaben-
erfüllung geführt werden. 

 
(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt die Grundsätze über Art und Umfang der Kosten- und Leis-
tungsrechnung und legt sie dem Rat zur Kenntnis vor. 

 
 

§ 19 
Weitere Vorschriften für die Haushaltsplanung 

 
(1) 1Die Veranschlagung von Personalaufwendungen in den Teilplänen richtet sich nach den im Haushaltsjahr 
voraussichtlich besetzten Stellen. 2Dabei können die Personalaufwendungen für Personen, die nicht im Stellen-
plan geführt werden, zentral veranschlagt werden.  
 
(2) Die Versorgungs- und die Beihilfeaufwendungen können auf die Teilpläne aufgeteilt oder zentral veranschlagt 
werden. 
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Dritter Abschnitt 
Besondere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 

 
§ 20 

Grundsatz der Gesamtdeckung  
 

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen 
1. die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, 
2. die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende 

Verwaltungstätigkeit, 
3. die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die 
Investitionstätigkeit. 

 
 

§ 21 
Bildung von Budgets 

 
(1) 1Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. 
2In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbind-
lich. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.  
 
(2) 1Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und 
Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. 2Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen 
und Mindereinzahlungen für Investitionen. 3Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als 
überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen. 
 
(3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit 
nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 führen. 
 
 

§ 22 
Ermächtigungsübertragung 

 
(1) 1Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. 2Die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungs-
übertragungen. 
 
(2) Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden 
Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. 
 
(3) Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entspre-
chenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen 
zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. 

 
(4) 1Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswir-
kungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. 2Die Übertragungen sind im Jah-
resabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung (§ 38 Abs. 2) und der Finanzrechnung (§ 39) und im 
Anhang gesondert anzugeben. 
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§ 23 
Bewirtschaftung und Überwachung 

 
(1) 1Die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn 
die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Die Inanspruchnahme ist zu überwachen. 2Das Gleiche gilt für Verpflich-
tungsermächtigungen. 3Bei Ermächtigungen für Investitionen muss die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel 
gesichert sein. 4Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt wer-
den.  
 
(2) Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzuzahlen hat, sind 
bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen. 
 
(3) Die für die Bewirtschaftung festgelegten Sperrvermerke oder andere besondere Bestimmungen sind, soweit 
sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung 
auszuweisen.  
 
(4) Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass Ansprüche der Gemeinde vollständig erfasst, rechtzei-
tig geltend gemacht und eingezogen und Verpflichtungen der Gemeinde erst bei Fälligkeit erfüllt werden.  

 
(5) 1Die Gemeinde kann davon absehen, Ansprüche in geringer Höhe geltend zu machen, es sei denn, dass die 
Einziehung aus wirtschaftlichen oder anderen grundsätzlichen Erwägungen geboten ist. 2Mit juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts kann im Falle der Gegenseitigkeit etwas anderes vereinbart werden. 

 
 

§ 24 
Haushaltswirtschaftliche Sperre, Unterrichtungspflicht 

 
(1) 1Wenn die Entwicklung der Erträge oder Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität es erfordert, kann 
die Kämmerin oder der Kämmerer, wenn eine solche oder ein solcher nicht bestellt ist, die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungs-
ermächtigungen sperren. 2§ 81 Abs. 4 der Gemeindeordnung bleibt unberührt.  
 
(2) Der Rat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn nach Absatz 1 Satz 1 eine haushaltswirtschaftliche Sperre 
ausgesprochen worden ist oder wenn sich abzeichnet, dass der Haushaltsausgleich gefährdet ist oder dass sich 
die Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme nach § 4 Abs. 4 nicht nur geringfügig erhöhen. 

 
 

§ 25 
Vergabe von Aufträgen 

 
(1) Der Vergabe von Aufträgen muss eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die Natur des 
Geschäfts oder besondere Umstände eine beschränkte Ausschreibung oder eine freihändige Vergabe rechtferti-
gen. 
 
(2) Bei der Vergabe von Aufträgen in einer finanziellen Größenordnung unterhalb der durch die Europäische 
Union festgelegten Schwellenwerte sind die Vergabebestimmungen anzuwenden, die das Innenministerium be-
kannt gibt. 
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§ 26 
Stundung, Niederschlagung und Erlass 

 
(1) 1Ansprüche dürfen ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche 
Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. 
2Gestundete Beträge sind in der Regel angemessen zu verzinsen. 
 
(2) Ansprüche dürfen niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird, 
oder wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des Anspruchs stehen. 
 
(3) 1Ansprüche dürfen ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des einzelnen Fal-
les für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde. 2Das Gleiche gilt für die Rückzahlung oder Anrech-
nung von geleisteten Beträgen.  

 
 
 

Vierter Abschnitt 
Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung 

 
§ 27 

Buchführung 
 
(1) 1Alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage sind nach dem System der doppelten Buch-
führung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in den Büchern klar ersichtlich und 
nachprüfbar aufzuzeichnen. 2Die Bücher müssen Auswertungen nach der Haushaltsgliederung, nach der sachli-
chen Ordnung sowie in zeitlicher Ordnung zulassen.  
 
(2) 1Die Eintragungen in die Bücher müssen vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden, 
so dass die Geschäftsvorfälle in ihrer Entstehung und Abwicklung nachvollziehbar sind. 2Eine Eintragung oder 
eine Aufzeichnung in den Büchern darf nicht in einer Weise verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht 
mehr feststellbar ist. 3Auch solche Veränderungen dürfen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es 
ungewiss lässt, ob sie ursprünglich oder erst später gemacht worden sind. 
 
(3) 1Den Buchungen sind Belege, durch die der Nachweis der richtigen und vollständigen Ermittlung der Ansprü-
che und Verpflichtungen zu erbringen ist, zu Grunde zu legen (begründende Unterlagen). 2Die Buchungsbelege 
müssen Hinweise enthalten, die eine Verbindung zu den Eintragungen in den Büchern herstellen. 
 
(4) 1Aus den Buchungen der zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle sind die Zahlungen für den Ausweis in der 
Finanzrechnung durch eine von der Gemeinde bestimmte Buchungsmethode zu ermitteln. 2Die Ermittlung darf 
nicht durch eine indirekte Rückrechnung aus dem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresergebnis erfol-
gen.  
 
(5) Bei der Buchführung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) muss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme sichergestellt werden, dass 
1. fachlich geprüfte Programme und freigegebene Verfahren eingesetzt werden, 
2. die Daten vollständig und richtig erfasst, eingegeben, verarbeitet und ausgegeben werden, 
3. nachvollziehbar dokumentiert ist, wer, wann, welche Daten eingegeben oder verändert hat, 
4. in das automatisierte Verfahren nicht unbefugt eingegriffen werden kann, 
5. die gespeicherten Daten nicht verloren gehen und nicht unbefugt verändert werden  können, 
6. die gespeicherten Daten bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen jederzeit in angemessener Frist lesbar 

und maschinell auswertbar sind,  
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7. Berichtigungen der Bücher protokolliert und die Protokolle wie Belege aufbewahrt werden, 
8. elektronische Signaturen mindestens während der Dauer der Aufbewahrungsfristen nachprüfbar sind, 
9. die Unterlagen, die für den Nachweis der richtigen und vollständigen Ermittlung der Ansprüche oder Zah-

lungsverpflichtungen sowie für die ordnungsgemäße Abwicklung der Buchführung und des Zahlungsverkehrs 
erforderlich sind, einschließlich eines Verzeichnisses über den Aufbau der Datensätze und die Dokumentati-
on der eingesetzten Programme und Verfahren bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist verfügbar bleiben; § 
58 bleibt unberührt, 

10. die Verwaltung von Informationssystemen und automatisierten Verfahren von der fachlichen Sachbearbei-
tung und der Erledigung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung verantwortlich abgegrenzt wird. 

 
(6) Für durchlaufende Finanzmittel sowie andere haushaltsfremde Vorgänge sind gesonderte Nachweise zu füh-
ren.  
 
(7) 1Der Buchführung ist der vom Innenministerium bekannt gegebene Kontenrahmen zu Grunde zu legen. 2Der 
Kontenrahmen kann bei Bedarf ergänzt werden. 3Die eingerichteten Konten sind in einem Verzeichnis (Konten-
plan) aufzuführen.  
 
 

§ 28 
Inventur, Inventar 

 
(1) 1In der Inventur zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sind die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden 
Vermögensgegenstände, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen. 2Dabei ist der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände 
und Schulden anzugeben (Inventar). 3Die Vermögensgegenstände sind mindestens alle fünf Jahre durch eine 
körperliche Inventur aufzunehmen.  
 
(2) Forderungen und Verbindlichkeiten sind gesondert zu erfassen. 
 
(3) Das Verfahren und die Ergebnisse der Inventur sind so zu dokumentieren, dass diese für sachverständige 
Dritte nachvollziehbar sind. 
 
(4) 1Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt das Nähere über die Durchführung der Inventur. 2Die 
örtlichen Vorschriften müssen mindestens Bestimmungen in Ausführung der Absätze 1 bis 3 und der §§ 29 und 
58 enthalten. § 31 Absatz 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 
 
 

§ 29 
Inventurvereinfachungsverfahren 

 
(1) Ein Inventar kann anhand vorhandener Verzeichnisse über Bestand, Art, Menge und Wert an Vermögensge-
genständen aufgestellt werden (Buch- und Beleginventur), wenn gesichert ist, dass dadurch die tatsächlichen 
Verhältnisse zutreffend darstellt werden. § 28 Abs. 1 Satz 3 findet Anwendung. 
 
(2) 1Bei der Aufstellung des Inventars darf der Bestand an Vermögensgegenständen nach Art, Menge und Wert 
auch mit Hilfe mathematisch-statistischer Methoden auf Grund von Stichproben oder durch andere geeignete 
Verfahren ermittelt werden. 2Der Aussagewert dieser Ermittlung muss der tatsächlichen Bestandsaufnahme 
gleichkommen und das Verfahren den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. 
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(3) Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, kann ver-
zichtet werden.   

 
(4) Sofern Vorratsbestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Waren sowie unfertige und fertige Erzeugnisse 
für den eigenen Verbrauch bereits aus Lagern abgegeben worden sind, gelten sie als verbraucht.  
 
 

§ 30 
Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung 

 
(1) 1Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen, die Leistung von Auszahlungen und die 
Verwaltung der Finanzmittel. 2Jeder Zahlungsvorgang ist zu erfassen und zu dokumentieren, dabei sind die 
durchlaufenden und die fremden Finanzmittel nach § 16 Abs. 1 gesondert zu erfassen.  
 
(2) 1Jeder Zahlungsanspruch und jede Zahlungsverpflichtung sind auf ihren Grund und ihre Höhe zu prüfen und 
festzustellen (sachliche und rechnerische Feststellung). 2Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt die 
Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung. 
 
(3) 1Zahlungsabwicklung und Buchführung dürfen nicht von demselben Beschäftigten wahrgenommen werden. 
Beschäftigten, denen die Buchführung oder die Abwicklung von Zahlungen obliegt, darf die Befugnis zur sachli-
chen und rechnerischen Feststellung nur übertragen werden, wenn und soweit der Sachverhalt nur von ihnen 
beurteilt werden kann. 2Zahlungsaufträge sind von zwei Beschäftigten freizugeben. 
 
(4) 1Die Finanzmittelkonten sind am Schluss des Buchungstages oder vor Beginn des folgenden Buchungstages 
mit den Bankkonten abzugleichen. 2Am Ende des Haushaltsjahres sind sie für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses abzuschließen und der Bestand an Finanzmitteln ist festzustellen. 
 
(5) 1Die Zahlungsabwicklung ist mindestens einmal jährlich unvermutet zu prüfen. 2Überwacht die örtliche Rech-
nungsprüfung dauernd die Zahlungsabwicklung, kann von der unvermuteten Prüfung abgesehen werden.   
 
(6) Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung unter Einbeziehung der 
im Finanzplan ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen sicherzustellen.  
 
 

§ 31 
Sicherheitsstandards und interne Aufsicht 

 
(1) 1Um die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung unter besonderer Berücksichti-
gung des Umgangs mit Zahlungsmitteln sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen sicherzu-
stellen, sind von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister nähere Vorschriften unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten zu erlassen. 2Die Vorschriften können ein Weisungsrecht oder einen Zustimmungsvor-
behalt der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters vorsehen, müssen inhaltlich hinreichend bestimmt sein und 
bedürfen der Schriftform. 3Sie sind dem Rat zur Kenntnis zu geben. 
 
(2) Die örtlichen Vorschriften nach Absatz 1 müssen mindestens Bestimmungen in Ausführung des § 23 Abs. 4 
und der §§ 27, 30 und 58 sowie über 
1. die Aufbau- und Ablauforganisation der Finanzbuchhaltung (Geschäftsablauf) mit Festlegungen über  

1.1  sachbezogene Verantwortlichkeiten, 
1.2  schriftliche Unterschriftsbefugnisse oder elektronische Signaturen mit Angabe von Form und Umfang, 
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1.3 zentrale oder dezentrale Erledigung der Zahlungsabwicklung mit Festlegung eines Verantwortlichen 
für die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, 

1.4 Buchungsverfahren mit und ohne Zahlungsabwicklung sowie die Identifikation von Buchungen, 
1.5 die tägliche Abstimmung der Konten mit Ermittlung der Liquidität, 
1.6 die Jahresabstimmung der Konten für den Jahresabschluss, 
1.7 die Behandlung von Kleinbeträgen, 
1.8 Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Gemeinde, 
1.9 Mahn- und Vollstreckungsverfahren mit Festlegung einer zentralen Stelle,  

2. den Einsatz von automatisierter Datenverarbeitung in der Finanzbuchhaltung mit Festlegungen über  
2.1 die Freigabe von Verfahren, 
2.2 Berechtigungen im Verfahren, 
2.3 Dokumentation der eingegebenen Daten und ihrer Veränderungen, 
2.4 Identifikationen innerhalb der sachlichen und zeitlichen Buchung,  
2.5 Nachprüfbarkeit von elektronischen Signaturen, 
2.6 Sicherung und Kontrolle der Verfahren, 
2.7 die Abgrenzung der Verwaltung von Informationssystemen und automatisierten Verfahren von der 

fachlichen Sachbearbeitung und der Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung, 
3 die Verwaltung der Zahlungsmittel mit Festlegungen über  

3.1 Einrichtung von Bankkonten, 
3.2 Unterschriften von zwei Beschäftigten im Bankverkehr, 
3.3 Aufbewahrung, Beförderung und Entgegennahme von Zahlungsmitteln durch Beschäftigte und Auto-

maten, 
3.4 Einsatz von Geldkarte, Debitkarte oder Kreditkarte sowie Schecks, 
3.5 Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel, 
3.6 Aufnahme und Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung, 
3.7 die durchlaufende Zahlungsabwicklung und fremde Finanzmittel, 
3.8 die Bereitstellung von Liquidität im Rahmen eines Liquiditätsverbundes, wenn ein solcher eingerichtet 

ist, 
4 die Sicherheit und Überwachung der Finanzbuchhaltung mit Festlegungen über 

4.1 ein Verbot bestimmter Tätigkeiten in Personalunion, 
4.2 die Sicherheitseinrichtungen, 
4.3 die Aufsicht und Kontrolle über Buchführung und Zahlungsabwicklung, 
4.4 regelmäßige und unvermutete Prüfungen, 
4.5 die Beteiligung der örtlichen Rechnungsprüfung und des Kämmerers,  

5. die sichere Verwahrung und die Verwaltung von Wertgegenständen sowie von Unterlagen nach § 58 
enthalten.  
 
(3) Beschäftigte, denen die Abwicklung von Zahlungen obliegt, können mit der Stundung, Niederschlagung und 
Erlass von gemeindlichen Ansprüchen beauftragt werden, wenn dies der Verwaltungsvereinfachung dient und 
eine ordnungsgemäße Erledigung gewährleistet ist.  
 
(4) 1Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung. Sie oder er kann 
die Aufsicht einer Beigeordneten oder einem Beigeordneten oder einer oder einem sonstigen Beschäftigten über-
tragen, der oder dem nicht die Abwicklung von Zahlungen obliegt. 2Ist eine Kämmerin oder ein Kämmerer bestellt, 
so hat sie oder er die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung, sofern sie oder er nicht nach § 93 Abs. 2 der Gemein-
deordnung als Verantwortliche oder als Verantwortlicher für die Finanzbuchhaltung bestellt ist. 
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Fünfter Abschnitt 
Vermögen und Schulden 

 
§ 32 

Allgemeine Bewertungsanforderungen 
 

(1) 1Die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden ist unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorzunehmen. 2Dabei gilt insbesondere:  
1. Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen in der Schlussbilanz des 

vorhergehenden Haushaltsjahres übereinstimmen. 
2. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.  
3. Es ist vorsichtig zu bewerten, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Ab-

schlussstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag 
und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind; Gewinne jedoch nur, wenn sie 
am Abschlussstichtag realisiert sind. 

4. Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der 
entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen.  

5. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten wer-
den.  

 
(2) Von den Grundsätzen des Absatzes 1 darf nur abgewichen werden, soweit die Gemeindeordnung und diese 
Verordnung etwas anderes vorsehen. 
 
 

§ 33 
Wertansätze für Vermögensgegenstände  

 
(1) 1Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum 
daran inne hat und dieser selbstständig verwertbar ist. 2Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszu-
weisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. 
 
(2) 1Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu er-
werben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln 
zugeordnet werden können. 2Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträgli-
chen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen.  
 
(3) 1Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme 
von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen 
ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. 2Dazu gehören die Materialkosten, 
die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. 3Notwendige Materialgemeinkosten und Fertigungs-
gemeinkosten können einbezogen werden. 

 
(4) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den 
Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer 
Abnutzung unterliegen, können als geringwertige Vermögensgegenstände in Inventarlisten oder auf einem Sam-
melposten erfasst werden.    
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§ 34 
Bewertungsvereinfachungsverfahren 

 
(1) 1Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, 
die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, können Festwerte gebil-
det werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen 
Schwankungen unterliegt. 2Jedoch ist in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme und vor 
der erstmaligen Bildung von Festwerten eine körperliche Inventur durchzuführen.   
 
(2) Wird für Aufwuchs ein pauschaliertes Festwertverfahren angewendet, ist eine Revision nach zehn Jahren und 
eine Neuberechnung des Forsteinrichtungswerks alle 20 Jahre durchzuführen. 
 
(3) 1Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd 
gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände können jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit 
dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. 2Dies gilt auch für Rückstellungen für nicht genommenen 
Urlaub, Überstunden und Garantien.  
 
 

§ 35 
Abschreibungen 

 
(1) 1Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. 2Die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand vo-
raussichtlich genutzt wird. 3Die degressive Abschreibung oder die Leistungsabschreibung können dann ange-
wandt werden, wenn dies dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch besser entspricht.  
 
(2) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den 
Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer 
Abnutzung unterliegen, können unmittelbar als Aufwand verbucht werden.    
 
(3) 1Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist die 
vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Gemeinden zu Grunde zu legen. 2Innerhalb 
des dort vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestim-
mung der jeweiligen Nutzungsdauer so vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Ab-
schreibungen gewährleistet wird. 3Eine Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögens-
gegenstände (Abschreibungstabelle) sowie ihre nachträglichen Änderungen sind der Aufsichtsbehörde auf Anfor-
derung vorzulegen.    
 
(4) 1Wird durch Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens eine Verlängerung seiner 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht, ist die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen. 2Entsprechend ist zu 
verfahren, wenn in Folge einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Verkürzung eintritt. 
 
(5) 1Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermö-
gensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der 
diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist. 2Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen 
auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen werden. 3Außerplanmäßige Ab-
schreibungen sind im Anhang zu erläutern. 
 
(6) Bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung von Grund und Boden durch die Anschaffung oder Her-
stellung von Infrastrukturvermögen können außerplanmäßige Abschreibungen bis zur Inbetriebnahme der Ver-
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mögensgegenstände linear auf den Zeitraum verteilt werden, in dem die Vermögensgegenstände angeschafft 
oder hergestellt werden. Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(7) Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem 
niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt.    
 
(8) 1Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine Wertminderung eines Vermö-
gensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der Abschreibung im Umfang 
der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, 
zuzuschreiben. 2Zuschreibungen sind im Anhang zu erläutern. 

 
 

§ 36 
Rückstellungen 

 
(1) 1Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind als Rückstellung anzusetzen. 2Zu 
den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften 
und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. 3Für die Rückstellungen ist im Teil-
wertverfahren der Barwert zu ermitteln. 4Der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von fünf Prozent zu Grunde 
zu legen. 5Der Barwert für Ansprüche auf Beihilfen nach § 77 des Landesbeamtengesetzes sowie andere An-
sprüche außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes kann als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Ver-
sorgungsbezüge nach Satz 1 ermittelt werden. 6Der Prozentsatz nach Satz 5 ist aus dem Verhältnis des Volu-
mens der gezahlten Leistungen nach Satz 5 zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge zu ermitteln. 7Er 
bemisst sich nach dem Durchschnitt dieser Leistungen in den drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haus-
haltsjahren. 8Die Ermittlung des Prozentsatzes ist mindestens alle fünf Jahre vorzunehmen.   

 
(2) 1Für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Ge-
samtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. 2Das gilt entsprechend 
für die Sanierung von Altlasten.   
 
(3) 1Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung 
der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. 2Die 
vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.  
 
(4) 1Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt 
sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. 2Es muss 
wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschluss-
stichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. 
 
(5) Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren müssen Rückstellungen 
angesetzt werden, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird. 
 
(6) 1Sonstige Rückstellungen dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelas-
sen sind. 2Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist. 
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Sechster Abschnitt 
Jahresabschluss 

 
§ 37 

Jahresabschluss 
 
(1) 1Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der in dieser Verordnung enthaltenen Maßgaben aufzustellen. 
2Der Jahresabschluss besteht aus 
1. der Ergebnisrechnung, 
2. der Finanzrechnung, 
3. den Teilrechnungen, 
4. der Bilanz und 
5. dem Anhang. 
 
(2) Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 beizufügen.  
 
 

§ 38 
Ergebnisrechnung 

 
(1) 1In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt 
von einander nachzuweisen. 2Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch 
Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die Aufstellung der Ergebnisrechnung gilt § 2 ent-
sprechend.  
 
(2) Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vor-
jahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/Ist-Vergleich 
anzufügen, der die nach § 22 Abs. 1 übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat.   
 
(3) Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, sind nachricht-
lich nach dem Jahresergebnis auszuweisen. 
  
 

§ 39 
Finanzrechnung 

 
1In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen 
getrennt von einander nachzuweisen. 2Dabei dürfen Auszahlungen nicht mit Einzahlungen verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nicht anderes zugelassen ist. 3Für die Aufstellung der Finanzrechnung 
finden § 3 und § 38 Abs. 2 entsprechende Anwendung. 4In dieser Aufstellung sind die Zahlungen aus der Auf-
nahme und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung gesondert auszuweisen. 5Fremde Finanzmittel nach 
§ 16 Abs. 1 sind darin in Höhe der Änderung ihres Bestandes gesondert vor den gesamten liquiden Mitteln aus-
zuweisen.    
 
 

§ 40 
Teilrechnungen 

 
(1) Entsprechend den gemäß § 4 aufgestellten Teilplänen sind Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnisrech-
nung und Teilfinanzrechnung, aufzustellen. § 38 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 
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(2) Die Teilrechnungen sind jeweils um Ist-Zahlen zu den in den Teilplänen ausgewiesenen Leistungsmengen 
und Kennzahlen zu ergänzen.  
 
 

§ 41 
Bilanz 

 
(1) Die Bilanz hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die 
Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten und ist entsprechend den Absätzen 3 und 4 zu 
gliedern, soweit in der Gemeindeordnung oder in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.  
 
(2) In der Bilanz dürfen Posten auf der Aktivseite nicht mit Posten auf der Passivseite sowie Grundstücksrechte 
nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden. 
 
(3) Die Aktivseite der Bilanz ist mindestens in die Posten 
1. Anlagevermögen,  

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände, 
1.2 Sachanlagen,  

 1.2.1      Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, 
1.2.1.1  Grünflächen, 
1.2.1.2  Ackerland, 
1.2.1.3  Wald, Forsten, 
1.2.1.4  Sonstige unbebaute Grundstücke, 

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, 
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen, 
1.2.2.2 Schulen, 
1.2.2.3 Wohnbauten, 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude, 

1.2.3  Infrastrukturvermögen,  
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel, 
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, 
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, 
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens, 

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden, 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau, 

1.3   Finanzanlagen,  
1.3.1      Anteile an verbundenen Unternehmen, 
1.3.2       Beteiligungen, 
1.3.3       Sondervermögen, 
1.3.4       Wertpapiere des Anlagevermögens, 
1.3.5       Ausleihungen, 

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen, 
1.3.5.2 an Beteiligungen, 
1.3.5.3 an Sondervermögen, 
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen, 
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2. Umlaufvermögen, 
2.1  Vorräte, 

2.1.1  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, 
  2.1.2  Geleistete Anzahlungen, 

2.2  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, 
  2.2.1       Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, 
  2.2.2  Privatrechtliche Forderungen, 

2.2.3    Sonstige Vermögensgegenstände, 
 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens, 
 2.4 Liquide Mittel, 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung, 
zu gliedern und nach Maßgabe des § 43 Abs. 7 um den Posten 
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
zu ergänzen. 
 
(4) Die Passivseite der Bilanz ist mindestens in die Posten 
1. Eigenkapital, 

1.1 Allgemeine Rücklage, 
1.2 Sonderrücklagen, 
1.3 Ausgleichsrücklage, 
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, 

2. Sonderposten, 
2.1 für Zuwendungen, 
2.2 für Beiträge, 
2.3 für den Gebührenausgleich, 
2.4 Sonstige Sonderposten, 

3. Rückstellungen, 
3.1 Pensionsrückstellungen, 
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten, 
3.3 Instandhaltungsrückstellungen, 
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5, 

4. Verbindlichkeiten, 
4.1 Anleihen, 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, 

4.2.1 von verbundenen Unternehmen, 
4.2.2 von Beteiligungen, 
4.2.3 von Sondervermögen, 
4.2.4 vom öffentlichen Bereich, 
4.2.5 von Kreditinstituten, 

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, 
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten, 
4.8 Erhaltene Anzahlungen, 

5. Passive Rechnungsabgrenzung 
zu gliedern. 
 
(5) 1In der Bilanz ist zu jedem Posten nach den Absätzen 3 und 4 der Betrag des Vorjahres anzugeben. 2Sind die 
Beträge nicht vergleichbar, ist dies im Anhang zu erläutern. 3Ein Posten der Bilanz, der keinen Betrag ausweist, 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 

HAUSHALTSRECHTLICHE REGELUNGEN 231 

kann entfallen, es sei denn, dass im vorhergehenden Haushaltsjahr unter diesem Posten ein Betrag ausgewiesen 
wurde. 
 
(6) 1Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten der Ab-
sätze 3 und 4 erfasst wird. 2Dies gilt nicht für Wertberichtigungen zu Forderungen. 3Werden Posten hinzugefügt, 
ist dies im Anhang anzugeben.  
 
(7) 1Die vorgeschriebenen Posten der Bilanz dürfen zusammengefasst werden, wenn sie einen Betrag enthalten, 
der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schul-
denlage der Gemeinde nicht erheblich ist oder dadurch die Klarheit der Darstellung vergrößert wird. 2Die Zusam-
menfassung von Posten der Bilanz ist im Anhang anzugeben. 3Dies gilt auch für die Mitzugehörigkeit zu anderen 
Posten, wenn Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehrere Posten der Bilanz fallen.  
 
(8) Die Zuordnung von Wertansätzen für Vermögensgegenstände und Schulden zu den Posten der Bilanz ist auf 
der Grundlage des vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.  
 
 

§ 42 
Rechnungsabgrenzungsposten 

 
(1) 1Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie 
Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. 2Satz 1 gilt entsprechend, wenn Sach-
zuwendungen geleistet werden. 
 
(2) 1Ist der Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit höher als der Auszahlungsbetrag, so darf der Unterschieds-
betrag in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen werden. 2Der Unterschiedsbetrag ist durch 
planmäßige jährliche Abschreibungen aufzulösen, die auf die gesamte Laufzeit der Verbindlichkeit verteilt werden 
können. 
 
(3) 1Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, so-
weit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. 2Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte weitergeleitet werden. 
 
 

§ 43 
Weitere Vorschriften zu einzelnen Bilanzposten 

 
(1) Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst herge-
stellt wurden, dürfen nicht aktiviert werden. 
 
(2) 1Bei geleisteten Zuwendungen für Vermögensgegenstände, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Ei-
gentum hat, sind die Vermögensgegenstände zu aktivieren. 2Ist kein Vermögensgegenstand zu aktivieren, jedoch 
die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden, ist 
diese als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsver-
pflichtung aufzulösen. 3Besteht eine mengenbezogene Gegenleistungsverpflichtung, ist diese als immaterieller 
Vermögensgegenstand des Anlagevermögens zu bilanzieren. 4Ein Rechnungsabgrenzungsposten ist auch bei 
einer Sachzuwendung zu bilden.      
 
(3) 1Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 
Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit 
der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. 2Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.  
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(4) 1Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertrags-
wirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten 
Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. 2Diese Sonderrücklage kann auch 
gebildet werden, um die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu 
sichern. 3In dem Jahr, in dem die vorgesehenen Vermögensgegenstände betriebsbereit sind, ist die Sonderrück-
lage durch Umschichtung in die allgemeine Rücklage insoweit aufzulösen. 4Sonstige Sonderrücklagen dürfen nur 
gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.    
 
(5) 1Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Son-
derposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. 2Die Auflösung 
der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. 
3Werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte weitergeleitet, darf ein Sonderposten nur gebildet 
werden, wenn die Gemeinde die geförderten Vermögensgegenstände nach Absatz 2 Satz 1 zu aktivieren hat. 

 
(6) 1Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach 
§ 6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebühren-
ausgleich anzusetzen. 2Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben. 
 
(7) Ergibt sich in der Bilanz ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, ist der entsprechende Betrag 
auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" gesondert 
auszuweisen. 
 
 

§ 44 
Anhang 

 
(1) 1Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzu-
geben. 2Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen 
und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. 3Die Anwendung 
von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. 4Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass 
sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. 
 
(2) Gesondert anzugeben und zu erläutern sind: 
1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, 
2. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigen-

kapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis und Finanzpla-
nung, 

3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilan-
zierungsmethoden, 

4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 
gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages, 

5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5, sofern es sich 
um wesentliche Beträge handelt, 

6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Ab-
schreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen, 

7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen, 
8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,  
9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen. 
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3Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sach-
verhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können und weitere wichtige 
Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgese-
hen sind. 
  
(3) Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 45 
bis 47 beizufügen. 

 
 

§ 45 
Anlagenspiegel 

 
(1) Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen. Er ist mindestens ent-
sprechend § 41 Abs. 3 Nr. 1 zu gliedern. 

 
(2) Zu den Posten nach Absatz 1 Satz 2 sind jeweils die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Zugänge, 
Abgänge und Umbuchungen, die Zuschreibungen, die kumulierten Abschreibungen, die Buchwerte am Ab-
schlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr anzugeben. 
 
 

§ 46  
Forderungsspiegel 

 
(1) Im Forderungsspiegel sind die Forderungen der Gemeinde nachzuweisen. Er ist mindestens entsprechend § 
41 Abs. 3 Nrn. 2.2.1 und 2.2.2 zu gliedern. 
 
(2) Zu den Posten nach Absatz 1 Satz 2 ist jeweils der Gesamtbetrag am Abschlussstichtag unter Angabe der 
Restlaufzeit, gegliedert in Betragsangaben für Forderungen mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis 
fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren sowie der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlussstichtag anzugeben.  
 
 

§ 47 
Verbindlichkeitenspiegel 

 
(1) 1Im Verbindlichkeitenspiegel sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde nachzuweisen. 2Er ist mindestens ent-
sprechend § 41 Absatz 4 Nummer 4 zu gliedern. 3Nachrichtlich sind die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung 
von Sicherheiten, gegliedert nach Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages, auszuweisen.  
 
(2) Zu den Posten nach Absatz 1 Satz 1 sind jeweils der Gesamtbetrag am Abschlussstichtag unter Angabe der 
Restlaufzeit, gegliedert in Betragsangaben für Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem 
bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren sowie der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlussstichtag anzu-
geben. 
 
 

§ 48 
Lagebericht 

 
1Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-
, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. 2Dazu ist ein Überblick über die wichtigen 
Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu 
geben. 3Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres einge-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 

HAUSHALTSRECHTLICHE REGELUNGEN 234 

treten sind, ist zu berichten. 4Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang 
der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. 5In die Analyse sollen die produktorientierten 
Ziele und Kennzahlen nach § 12, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen 
Ergebnisse erläutert werden. 6Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde 
einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.  
 
 

 
Siebter Abschnitt 
Gesamtabschluss 

 
§ 49    

Gesamtabschluss 
 
(1) Der Gesamtabschluss besteht aus  
1. der Gesamtergebnisrechnung, 
2. der Gesamtbilanz, 
3. dem Gesamtanhang. 
 
(2) Dem Gesamtabschluss sind ein Gesamtlagebericht und ein Beteiligungsbericht beizufügen. 
 
(3) Auf den Gesamtabschluss sind, soweit seine Eigenart keine Abweichungen bedingt oder nichts anderes be-
stimmt ist, die §§ 32 bis 38, 41 bis 43 und 47 entsprechend anzuwenden.  
 
(4) Sofern in diesem Abschnitt auf Vorschriften des Handelsgesetzbuches verwiesen wird, finden diese in der 
Fassung des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 105), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. 
Mai 2009 (BGBl. I S. 1102), entsprechende Anwendung. 
 
 

§ 50 
Konsolidierung 

 
(1) Verselbstständigte Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlichen Organisationsformen sind entsprechend den §§ 
300, 301 und 303 bis 305 und 307 bis 309 des Handelsgesetzbuches zu konsolidieren. 
 
(2) Stehen Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, 
sind diese entsprechend Absatz 1 zu konsolidieren. Dies gilt auch, wenn der Gemeinde 
1. die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht, 
2. das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen 

oder abzuberufen und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist oder 
3. das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss auf Grund eines mit diesem Unternehmen geschlossenen 

Beherrschungsvertrags oder auf Grund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben. 
 
(3) Verselbstständigte Aufgabenbereiche unter maßgeblichem Einfluss der Gemeinde sind entsprechend den §§ 
311 und 312 des Handelsgesetzbuches zu konsolidieren.  
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§ 51 
Gesamtlagebericht, Gesamtanhang 

 
(1) 1Durch den Gesamtlagebericht ist das durch den Gesamtabschluss zu vermittelnde Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde einschließlich der verselbstständigten Aufgabenberei-
che zu erläutern. 2Dazu sind in einem Überblick der Geschäftsablauf mit den wichtigsten Ergebnissen des Ge-
samtabschlusses und die Gesamtlage in ihren tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. 3Außerdem hat der La-
gebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechen-
de Analyse der Haushaltswirtschaft der Gemeinde unter Einbeziehung der verselbstständigten Aufgabenbereiche 
und der Gesamtlage der Gemeinde zu enthalten. 4In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kenn-
zahlen nach § 12, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage 
der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Gesamtabschluss enthaltenen Ergebnisse 
erläutert werden. 5Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Gesamtentwicklung der Gemeinde ein-
zugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. 
 
(2) 1Im Gesamtanhang sind zu den Posten der Gesamtbilanz und den Positionen der Gesamtergebnisrechnung 
die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige 
Dritte die Wertansätze beurteilen können. 2Die Anwendung von zulässigen Vereinfachungsregelungen und 
Schätzungen ist im Einzelnen anzugeben.  
 
(3) Dem Gesamtanhang ist eine Kapitalflussrechnung unter Beachtung des Deutschen Rechnungslegungsstan-
dards Nr. 2 (DRS 2) in der vom Bundesministerium der Justiz nach § 342 Abs. 2 des Handelsgesetzbuches be-
kannt gemachten Form beizufügen. 
 
 

§ 52 
Beteiligungsbericht 

 
(1) Im Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeordnung sind gesondert anzugeben und zu erläutern 
1. die Ziele der Beteiligung, 
2. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, 
3. die Beteiligungsverhältnisse, 
4. die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage, 
5. die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen, 
6. die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde, 
7. die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen, 
8. der Personalbestand jeder Beteiligung.  
 
(2) 1Im Bericht sind die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen in einer Zeitreihe abzu-
bilden, die das abgelaufene Geschäftsjahr, das Vorjahr und das Vorvorjahr umfasst. 2Die Darstellung kann bei 
den Bilanzen auf die in § 266 des Handelsgesetzbuches in den Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben und römischen 
Zahlen bezeichneten Posten in der vorgeschriebenen Reihenfolge beschränkt werden. 3Bei den Gewinn- und 
Verlustrechnungen können Erleichterungen nach § 276 des Handelsgesetzbuches unabhängig von der Einhal-
tung der dort beschriebenen Größenklassen in Anspruch genommen werden. 4Werden bei den Beteiligungen für 
die Jahresabschlussanalyse Strukturbilanzen erstellt, können diese die vollständigen Bilanzen ersetzen.  
 
(3) Dem Bericht ist eine Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an 
jeder Beteiligung in Prozent beizufügen.  
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Achter Abschnitt 
Sonderbestimmungen für die erstmalige Bewertung von Vermögen und die Eröffnungsbilanz 

 
§ 53 

Aufstellung der Eröffnungsbilanz 
 

(1) 1Die Gemeinde hat eine Eröffnungsbilanz nach § 92 der Gemeindeordnung unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und der in der Gemeindeordnung und dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften 
aufzustellen. 2Die Eröffnungsbilanz ist entsprechend § 41 Absätze 3 und 4 zu gliedern, ihr ist ein Anhang ent-
sprechend § 44 Absätze 1 und 2 sowie ein Forderungsspiegel nach § 46 und ein Verbindlichkeitenspiegel nach § 
47 beizufügen. 3Sie ist durch einen Lagebericht entsprechend § 48 zu ergänzen.  

 
(2) 1Vor der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist eine Inventur nach § 28 durchzuführen und ein Inventar aufzu-
stellen. 2§ 29 Absätze 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung. 
 
 

§ 54 
Ermittlung der Wertansätze 

 
(1) 1Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz ist auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten 
Zeitwerten durch geeignete Verfahren vorzunehmen. 2Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und 
Schulden finden die §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 entsprechende Anwendung, soweit nicht nach den §§ 55 
und 56 zu verfahren ist. 3Dabei ist bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeit-
lich begrenzt ist, die Restnutzungsdauer festzulegen.  
 
(2) Bei der Bewertung von Vermögensgegenständen dürfen Sachverhalte, für die Rückstellungen nach § 36 ge-
bildet werden, nicht wertmindernd berücksichtigt werden. 
 

 
§ 55 

Besondere Bewertungsvorschriften 
 

(1) 1Bei bebauten Grundstücken, die für die in § 107 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung, im Gesetz über den 
Feuerschutz und die Hilfeleistung vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. 1998 S. 122) und im Rettungsgesetz vom 
24. November 1992 (GV. NRW. 1992 S. 458) benannten Aufgabenbereiche genutzt werden, sollen die Gebäude 
anhand des Sachwertverfahrens bewertet werden. 2Dabei sind in der Regel die aktuellen Normalherstellungskos-
ten zu Grunde zu legen, sofern nicht ausnahmsweise besser geeignete örtliche Grundlagen für die Wertermittlung 
verfügbar sind. 3Insbesondere Gebäude oder wesentliche Gebäudeteile, die in marktvergleichender Weise ge-
nutzt werden, können abweichend von Satz 2 anhand des Ertragswertverfahrens bewertet werden. 4Der Grund 
und Boden ist mit 25 bis 40 v.H. des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der beste-
henden örtlichen Lage anzusetzen. 
 
(2) 1Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde ist mit 10 
v.H. des nach § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abgeleiteten 
gebietstypischen Wertes für das Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser 
des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage anzusetzen. 2Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im 
planungsrechtlichen Außenbereich ist mit 10 v.H. des Bodenrichtwertes für Ackerland anzusetzen, sofern nicht 
wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch mit einem Euro pro 
Quadratmeter anzusetzen.   
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(3) 1Für die Kulturpflege bedeutsame bewegliche Vermögensgegenstände sollen, wenn sie auf Dauer versichert 
sind, mit ihrem Versicherungswert, andernfalls mit dem einer dauerhaften Versicherung zu Grunde zu legenden 
Wert angesetzt werden. 2Sonstige Kunstgegenstände, Ausstellungsgegenstände und andere bewegliche Kulturo-
bjekte können mit einem Erinnerungswert angesetzt werden. 
 
(4) Baudenkmäler, die nicht als Gebäude oder als Teil eines Gebäudes genutzt werden, und Bodendenkmäler 
sind mit einem Erinnerungswert anzusetzen.  
 
(5) Eine Aufteilung der Aufwendungen für Anlagen im Bau nach den einzelnen Posten des Sachanlagevermö-
gens ist nicht vorzunehmen. Wertmindernde Umstände sind zu berücksichtigen. 
 
(6) 1Beim Ansatz von Beteiligungen an Unternehmen in Form von Aktien oder anderen Wertpapieren, die an einer 
Börse zum amtlichen Handel oder zum geregelten Markt zugelassen oder in den Freiverkehr einbezogen sind, 
findet Absatz 7 entsprechende Anwendung. 2Beteiligungen an Unternehmen, die nach § 116 Abs. 3 der Gemein-
deordnung nicht in den Gesamtabschluss einbezogen zu werden brauchen, sowie Sondervermögen und rechtlich 
unselbstständige Stiftungen können mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt werden. 3Die übrigen 
Beteiligungen an Unternehmen sollen unter Beachtung ihrer öffentlichen Zwecksetzung anhand des Ertragswert-
verfahrens oder des Substanzwertverfahrens bewertet werden. 4Dabei darf die Wertermittlung auf die wesentli-
chen wertbildenden Faktoren unter Berücksichtigung vorhandener Planungsrechnungen beschränkt werden. 
 
(7) 1Wertpapiere, die an einer Börse zum amtlichen Handel oder zum geregelten Markt zugelassen oder in den 
Freiverkehr einbezogen sind, sind mit dem Tiefstkurs der vergangenen 12 Wochen ausgehend vom Bilanzstich-
tag anzusetzen; andere Wertpapiere mit ihren historischen Anschaffungskosten. Wertpapiere sind als Anlage-
vermögen zu aktivieren. 2Sie sind nur dann als Umlaufvermögen anzusetzen, wenn sie zur Veräußerung oder als 
kurzfristige Anlage liquider Mittel bis zu einem Jahr bestimmt sind. 
 
(8) Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen fin-
det § 35 Abs. 3 entsprechende Anwendung.  
 
(9) Die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden sowie die Zuordnung der ermittelten Wertansätze 
zu den Posten der Eröffnungsbilanz ist auf der Grundlage der vom Innenministerium bekannt gegebenen Bewer-
tungsrichtlinie vorzunehmen.  
 
 

§ 56 
Vereinfachungsverfahren für die Ermittlung von Wertansätzen 

 
(1) 1Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 410 Euro ohne Umsatzsteuer ermittelt wird, 
müssen nicht angesetzt werden. 2Sie können mit ihrem Zeitwert, wenn sie noch länger als ein Jahr genutzt wer-
den, oder mit einem Erinnerungswert angesetzt werden.   
 
(2) Am Bilanzstichtag auf ausländische Währung lautende Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen sind mit 
dem Briefkurs, Forderungen und geleistete Anzahlungen mit dem Geldkurs in Euro umzurechnen. 
 
(3) 1Eine eigenständige Bewertung von Maschinen und technischen Anlagen, die Teil eines Gebäudes sind, so-
wie von selbstständigen beweglichen Gebäudeteilen kann unterbleiben, wenn deren voraussichtliche Nutzungs-
dauer nicht erheblich von der des zugehörigen Gebäudes abweicht oder wenn diese keine wesentliche Bedeu-
tung haben. 2Dies gilt nicht für Vermögensgegenstände, die nur vorübergehend in ein Gebäude eingebaut oder 
eingefügt sind (Scheinbestandteile).  
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(4) Zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze für Vermögensgegenstände können übernom-
men werden. 
 
(5) 1Für gleichartige oder sachlich durch eine Fördermaßnahme verbundene Vermögensgegenstände kann der 
Vom-Hundert-Anteil der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge an den Anschaffungs- und Herstellungskosten 
des geförderten Vermögensgegenstandes mit Hilfe mathematisch-statistischer Methoden auf Grund von Stich-
proben oder durch andere geeignete Verfahren pauschal ermittelt werden. 2Dieser Vom-Hundert-Anteil ist der 
Ermittlung des ansetzbaren Wertes der Sonderposten unter Berücksichtigung des angesetzten Zeitwertes des 
Vermögensgegenstandes zu Grunde zu legen. 
 
 

§ 57  
Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz 

 
(1) 1Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegen-
stände oder Sonderposten oder Schulden  
1. mit einem zu niedrigen Wert, 
2. mit einem zu hohen Wert,  
3. zu Unrecht oder  
4. zu Unrecht nicht 
angesetzt worden sind, so ist in der später aufzustellenden Bilanz der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich 
um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. 2Eine Berichtigungspflicht besteht auch, wenn am späteren Ab-
schlussstichtag die fehlerhaft angesetzten Vermögensgegenstände nicht mehr vorhanden sind oder die Schulden 
nicht mehr bestehen. 3Maßgeblich für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind die zum Eröffnungsbilanzstichtag 
bestehenden objektiven Verhältnisse. 
 
(2) 1Ist eine Berichtigung vorzunehmen, so ist eine sich daraus ergebende Wertänderung ergebnisneutral mit der 
allgemeinen Rücklage zu verrechnen. 2Wertberichtigungen oder Wertnachholungen sind im Anhang der Bilanz 
zum aufzustellenden Jahresabschluss gesondert anzugeben. 3Eine Berichtigung von Wertansätzen durch eine 
neue Ausübung von Wahlrechten oder Ermessenspielräumen ist nicht zulässig. 
 
 
 

Neunter Abschnitt 
Schlussvorschriften 

 
§ 58 

Aufbewahrung von Unterlagen, Aufbewahrungsfristen 
 
(1) Die Gemeinde ist verpflichtet, die Bücher, die Unterlagen über die Inventur, die Jahresabschlüsse, die dazu 
ergangenen Anweisungen und Organisationsregelungen, die Buchungsbelege und die Unterlagen über den Zah-
lungsverkehr sowie die Eröffnungsbilanz geordnet und sicher aufzubewahren. 
 
(2) 1Die Jahresabschlüsse und die Eröffnungsbilanz sind dauernd aufzubewahren. 2Die Bücher sind zehn Jahre, 
die Belege und die sonstigen Unterlagen sechs Jahre aufzubewahren. 3Die Fristen beginnen am 1. Januar des 
der Beschlussfassung des Rates über die Feststellung des Jahresabschlusses folgenden Haushaltsjahres. 
 
(3) Bei der Sicherung der Bücher, der Belege und der sonst erforderlichen Aufzeichnungen auf Datenträger oder 
Bildträger muss insbesondere sichergestellt sein, dass der Inhalt der Daten- oder Bildträger mit den Originalen 
übereinstimmt, während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar und maschinell auswertbar ist und jederzeit 
innerhalb einer angemessenen Frist lesbar gemacht werden kann.  
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(4) Werden automatisierte Verfahren, in denen Bücher und Belege gespeichert sind, geändert oder abgelöst, 
muss die maschinelle Auswertung der gespeicherten Daten innerhalb der Aufbewahrungsfristen auch mit den 
geänderten oder neuen Verfahren oder durch ein anderes System gewährleistet sein.     
 
 

§ 59 
Sondervermögen, Treuhandvermögen 

 
Soweit auf Sondervermögen und Treuhandvermögen der Gemeinde gesetzliche Vorschriften über die Haus-
haltswirtschaft Anwendung finden, gilt diese Verordnung sinngemäß. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ  
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3. Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (Auszug) 
 
Die Gemeinde hat im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft bestimmte handelsrechtliche Vorschriften anzuwenden. 
Für den gemeindlichen Gesamtabschluss gehören dazu die Vorschriften der §§ 30, 301 und 303 bis 305 und §§ 
307 bis 309 sowie die §§ 311 und 312 in der Fassung des Handelsgesetzbuches zum Stand 2009 (vgl. § 49 Ab-
satz 4, § 50 Absatz 1 und 3, § 51 Absatz 3 und § 52 Absatz 2 GemHVO NRW). Die übrigen in der Gemeindeord-
nung oder Gemeindehaushaltsverordnung genannten Paragrafen in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
 
 

Zweiter Titel 
Bilanz 

 
§ 266 

Gliederung der Bilanz 
 

(1) Die Bilanz ist in Kontoform aufzustellen. Dabei haben große und mittelgroße Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 
3, 2) auf der Aktivseite die in Absatz 2 und auf der Passivseite die in Absatz 3 bezeichneten Posten gesondert 
und in der vorgeschriebenen Reihenfolge auszuweisen. Kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1) brauchen nur 
eine verkürzte Bilanz aufzustellen, in die nur die in den Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben und römischen Zahlen 
bezeichneten Posten gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge aufgenommen werden. 
 
(2) Aktivseite  
A. Anlagevermögen:  

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:  
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte; 
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 

Lizenzen an solchen Rechten und Werten; 
2. Geschäfts- oder Firmenwert; 
3. geleistete Anzahlungen; 

II. Sachanlagen:  
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstü-

cken; 
2. technische Anlagen und Maschinen; 
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung; 
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau; 

III. Finanzanlagen:  
1. Anteile an verbundenen Unternehmen; 
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen; 
3. Beteiligungen; 
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; 
5. Wertpapiere des Anlagevermögens; 
6. sonstige Ausleihungen. 

B. Umlaufvermögen:  
I. Vorräte:  

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe; 
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen; 
3. fertige Erzeugnisse und Waren; 
4. geleistete Anzahlungen; 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen; 
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen; 
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3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; 
4. sonstige Vermögensgegenstände; 

III. Wertpapiere:  
1. Anteile an verbundenen Unternehmen; 
2. sonstige Wertpapiere; 

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks. 
C. Rechnungsabgrenzungsposten. 
D. Aktive latente Steuern. 
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung. 
 
(3) Passivseite  
A. Eigenkapital:  

I. Gezeichnetes Kapital; 
II. Kapitalrücklage; 
III. Gewinnrücklagen:  

1. gesetzliche Rücklage; 
2. Rücklage für eigene Anteile an einem herrschenden oder mehrfach beteiligten Unternehmen; 
3. satzungsmäßige Rücklagen; 
4. andere Gewinnrücklagen; 

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag; 
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 

B. Rückstellungen:  
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen; 
2. Steuerrückstellungen; 
3. sonstige Rückstellungen. 

C. Verbindlichkeiten:  
1. Anleihen 

davon konvertibel; 
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten; 
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen; 
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen; 
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel; 
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen; 
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; 
8. sonstige Verbindlichkeiten, 

davon aus Steuern, 
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit. 

D. Rechnungsabgrenzungsposten. 
E. Passive latente Steuern. 
 
 

§ 271 
Beteiligungen. Verbundene Unternehmen 

 
(1) Beteiligungen sind Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch 
Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob die An-
teile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesell-
schaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten. Auf die Berechnung ist 
§ 16 Abs. 2 und 4 des Aktiengesetzes entsprechend anzuwenden. Die Mitgliedschaft in einer eingetragenen 
Genossenschaft gilt nicht als Beteiligung im Sinne dieses Buches. 
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(2) Verbundene Unternehmen im Sinne dieses Buches sind solche Unternehmen, die als Mutter- oder Tochterun-
ternehmen (§ 290) in den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens nach den Vorschriften über die Vollkon-
solidierung einzubeziehen sind, das als oberstes Mutterunternehmen den am weitestgehenden Konzernab-
schluss nach dem zweiten Unterabschnitt aufzustellen hat, auch wenn die Aufstellung unterbleibt, oder das einen 
befreienden Konzernabschluss nach § 291 oder nach einer nach § 292 erlassenen Rechtsverordnung aufstellt 
oder aufstellen könnte; Tochterunternehmen, die nach § 295 oder § 296 nicht einbezogen werden, sind ebenfalls 
verbundene Unternehmen. 
 
 

Dritter Titel 
Gewinn- und Verlustrechnung 

 
§ 275 

Gliederung 
 

(1) Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren oder dem Umsatzkos-
tenverfahren aufzustellen. Dabei sind die in Absatz 2 oder 3 bezeichneten Posten in der angegebenen Reihenfol-
ge gesondert auszuweisen. 
 
(2) Bei Anwendung des Gesamtkostenverfahrens sind auszuweisen:  
1. Umsatzerlöse 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 
3. andere aktivierte Eigenleistungen 
4. sonstige betriebliche Erträge 
5. Materialaufwand:  

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 

6. Personalaufwand:  
a) Löhne und Gehälter 
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, 

davon für Altersversorgung 
7. Abschreibungen:  

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen 

Abschreibungen überschreiten 
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 
9. Erträge aus Beteiligungen, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
10.  Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 

davon an verbundene Unternehmen 
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
15. außerordentliche Erträge 
16. außerordentliche Aufwendungen 
17. außerordentliches Ergebnis 
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
19. sonstige Steuern 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

HANDELSGESETZBUCH 

HAUSHALTSRECHTLICHE REGELUNGEN 243 

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 
 
(3) Bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens sind auszuweisen:  
1. Umsatzerlöse 
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen 
3. Bruttoergebnis vom Umsatz 
4. Vertriebskosten 
5. allgemeine Verwaltungskosten 
6. sonstige betriebliche Erträge 
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 
8. Erträge aus Beteiligungen, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 

davon an verbundene Unternehmen 
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
14. außerordentliche Erträge 
15. außerordentliche Aufwendungen 
16. außerordentliches Ergebnis 
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
18. sonstige Steuern 
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 
 
(4) Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen dürfen in der Gewinn- und Verlustrechnung erst nach dem 
Posten "Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag" ausgewiesen werden. 
 
 

§ 276 
Größenabhängige Erleichterungen 

 
Kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1, 2) dürfen die Posten § 275 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 oder 
Abs. 3 Nr. 1 bis 3 und 6 zu einem Posten unter der Bezeichnung "Rohergebnis" zusammenfassen. Kleine Kapi-
talgesellschaften brauchen außerdem die in § 277 Abs. 4 Satz 2 und 3 verlangten Erläuterungen zu den Posten 
"außerordentliche Erträge" und "außerordentliche Aufwendungen" nicht zu machen. 
 
 

§ 277 
Vorschriften zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 

 
(1) Als Umsatzerlöse sind die Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung von für die gewöhn-
liche Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft typischen Erzeugnissen und Waren sowie aus von für die ge-
wöhnliche Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft typischen Dienstleistungen nach Abzug von Erlösschmäle-
rungen und der Umsatzsteuer auszuweisen. 
 
(2) Als Bestandsveränderungen sind sowohl Änderungen der Menge als auch solche des Wertes zu berücksichti-
gen; Abschreibungen jedoch nur, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft sonst üblichen Abschreibungen nicht 
überschreiten. 
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(3) Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 3 Satz 3 und 4 sind jeweils gesondert auszuweisen oder 
im Anhang anzugeben. Erträge und Aufwendungen aus Verlustübernahme und auf Grund einer Gewinngemein-
schaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene oder abgeführte Gewinne 
sind jeweils gesondert unter entsprechender Bezeichnung auszuweisen. 
 
(4) Unter den Posten "außerordentliche Erträge" und "außerordentliche Aufwendungen" sind Erträge und Auf-
wendungen auszuweisen, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft anfallen. 
Die Posten sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit die ausgewiesenen Beträ-
ge für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Satz 2 gilt entsprechend für alle 
Aufwendungen und Erträge, die einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen sind. 
 
(5) Erträge aus der Abzinsung sind in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert unter dem Posten „Sonstige 
Zinsen und ähnliche Erträge“ und Aufwendungen gesondert unter dem Posten „Sonstige Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen“ auszuweisen. Erträge aus der Währungsumrechnung sind in der Gewinn- und Verlustrechnung 
gesondert unter dem Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ und Aufwendungen gesondert unter dem Posten 
„Sonstige betriebliche Aufwendungen“ auszuweisen. 
 
 

Vierter Titel 
Vollkonsolidierung 

 
§ 300 

Konsolidierungsgrundsätze. Vollständigkeitsgebot 
 

(1) In dem Konzernabschluss ist der Jahresabschluss des Mutterunternehmens mit den Jahresabschlüssen der 
Tochterunternehmen zusammenzufassen. An die Stelle der dem Mutterunternehmen gehörenden Anteile an den 
einbezogenen Tochterunternehmen treten die Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungspos-
ten und Sonderposten der Tochterunternehmen, soweit sie nach dem Recht des Mutterunternehmens bilanzie-
rungsfähig sind und die Eigenart des Konzernabschlusses keine Abweichungen bedingt oder in den folgenden 
Vorschriften nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) Die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Erträge und Aufwen-
dungen der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen sind unabhängig von ihrer Berücksichtigung in 
den Jahresabschlüssen dieser Unternehmen vollständig aufzunehmen, soweit nach dem Recht des Mutterunter-
nehmens nicht ein Bilanzierungsverbot oder ein Bilanzierungswahlrecht besteht. Nach dem Recht des Mutterun-
ternehmens zulässige Bilanzierungswahlrechte dürfen im Konzernabschluss unabhängig von ihrer Ausübung in 
den Jahresabschlüssen der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen ausgeübt werden. Ansätze, 
die auf der Anwendung von für Kreditinstitute oder Versicherungsunternehmen wegen der Besonderheiten des 
Geschäftszweigs geltenden Vorschriften beruhen, dürfen beibehalten werden; auf die Anwendung dieser Aus-
nahme ist im Konzernanhang hinzuweisen. 
 
 

§ 301 
Kapitalkonsolidierung 

 
(1) Der Wertansatz der dem Mutterunternehmen gehörenden Anteile an einem in den Konzernabschluss einbe-
zogenen Tochterunternehmen wird mit dem auf diese Anteile entfallenden Betrag des Eigenkapitals des Tochter-
unternehmens verrechnet. Das Eigenkapital ist mit dem Betrag anzusetzen, der dem Zeitwert der in den Kon-
zernabschluss aufzunehmenden Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten und Son-
derposten entspricht, der diesen an dem für die Verrechnung nach Absatz 2 maßgeblichen Zeitpunkt beizulegen 
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ist. Rückstellungen sind nach § 253 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 und latente Steuern nach § 274 Abs. 2 zu bewer-
ten. 
 
(2) Die Verrechnung nach Absatz 1 ist auf der Grundlage der Wertansätze zu dem Zeitpunkt durchzuführen, zu 
dem das Unternehmen Tochterunternehmen geworden ist. Können die Wertansätze zu diesem Zeitpunkt nicht 
endgültig ermittelt werden, sind sie innerhalb der darauf folgenden zwölf Monate anzupassen. Ist das Mutterun-
ternehmen erstmalig zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet, sind die Wertansätze zum Zeitpunkt 
der Einbeziehung des Tochterunternehmens in den Konzernabschluss zugrunde zu legen, soweit das Unterneh-
men nicht in dem Jahr Tochterunternehmen geworden ist, für das der Konzernabschluss aufgestellt wird. Das 
Gleiche gilt für die erstmalige Einbeziehung eines Tochterunternehmens, auf die bisher § 296 verzichtet wurde. 
 
(3) Ein nach der Verrechnung verbleibender Unterschiedsbetrag ist in der Konzernbilanz, wenn er auf der Aktiv-
seite entsteht, als Geschäfts- oder Firmenwert und, wenn er auf der Passivseite entsteht, unter dem Posten „Un-
terschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung“ nach dem Eigenkapital auszuweisen. Der Posten und wesentli-
che Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Anhang zu erläutern. 
 
(4) Anteile an dem Mutterunternehmen anzuwenden, die einem in den Konzernabschluss einbezogenen Tochter-
unternehmen gehören, sind in der Konzernbilanz als eigene Anteile des Mutterunternehmens mit ihrem Nennwert 
oder, falls ein solcher nicht vorhanden ist, mit ihrem rechnerischen Wert, in der Vorspalte offen von dem Posten 
„Gezeichnetes Kapital“ abzusetzen. 
 
 

§ 302 
Kapitalkonsolidierung bei Interessenzusammenführung 

(weggefallen) 
 
 

§ 303 
Schuldenkonsolidierung 

 
(1) Ausleihungen und andere Forderungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten zwischen den in den Konzern-
abschluss einbezogenen Unternehmen sowie entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten sind wegzulassen. 
 
(2) Absatz 1 braucht nicht angewendet zu werden, wenn die wegzulassenden Beträge für die Vermittlung eines 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns 
nur von untergeordneter Bedeutung sind. 
 
 

§ 304 
Behandlung der Zwischenergebnisse 

 
(1) In den Konzernabschluss zu übernehmende Vermögensgegenstände, die ganz oder teilweise auf Lieferungen 
oder Leistungen zwischen in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen beruhen, sind in der Konzernbi-
lanz mit einem Betrag anzusetzen, zu dem sie in der auf den Stichtag des Konzernabschlusses aufgestellten 
Jahresbilanz dieses Unternehmens angesetzt werden könnten, wenn die in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen auch rechtlich ein einziges Unternehmen bilden würden. 
 
(2) Absatz 1 braucht nicht angewendet zu werden, wenn die Behandlung der Zwischenergebnisse nach Absatz 1 
für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung ist. 
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§ 305 

Aufwands- und Ertragskonsolidierung 
 
(1) In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sind  
1. bei den Umsatzerlösen die Erlöse aus Lieferungen und Leistungen zwischen den in den Konzernabschluss 

einbezogenen Unternehmen mit den auf sie entfallenden Aufwendungen zu verrechnen, soweit sie nicht als 
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen oder als andere aktivierte Eigenleistungen 
auszuweisen sind, 

2. andere Erträge aus Lieferungen und Leistungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-
nehmen mit den auf sie entfallenden Aufwendungen zu verrechnen, soweit sie nicht als andere aktivierte Ei-
genleistungen auszuweisen sind. 

 
(2) Aufwendungen und Erträge brauchen nach Absatz 1 nicht weggelassen zu werden, wenn die wegzulassen-
den Beträge für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung sind. 
 
 

§ 306 
Steuerabgrenzung 

(nicht verbindlich vorgegeben) 
 

 
§ 307 

Anteile anderer Gesellschafter 
 

(1) In der Konzernbilanz ist für nicht dem Mutterunternehmen gehörende Anteile an in den Konzernabschluss 
einbezogenen Tochterunternehmen ein Ausgleichsposten für die Anteile der anderen Gesellschafter in Höhe 
ihres Anteils am Eigenkapital unter entsprechender Bezeichnung innerhalb des Eigenkapitals gesondert auszu-
weisen.  
 
(2) In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ist der im Jahresergebnis enthaltene, anderen Gesellschaftern 
zustehende Gewinn und der auf sie entfallende Verlust nach dem Posten "Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag" 
unter entsprechender Bezeichnung gesondert auszuweisen 
 
 

Fünfter Titel 
Bewertungsvorschriften 

 
§ 308 

Einheitliche Bewertung 
 

(1) Die in den Konzernabschluss nach § 300 Abs. 2 übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden der 
in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen sind nach den auf den Jahresabschluss des Mutterunter-
nehmens anwendbaren Bewertungsmethoden einheitlich zu bewerten. Nach dem Recht des Mutterunternehmens 
zulässige Bewertungswahlrechte können im Konzernabschluss unabhängig von ihrer Ausübung in den Jahresab-
schlüssen der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen ausgeübt werden. Abweichungen von den 
auf den Jahresabschluss des Mutterunternehmens angewandten Bewertungsmethoden sind im Konzernanhang 
anzugeben und zu begründen. 
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(2) Sind in den Konzernabschluss aufzunehmende Vermögensgegenstände oder Schulden des Mutterunterneh-
mens oder der Tochterunternehmen in den Jahresabschlüssen dieser Unternehmen nach Methoden bewertet 
worden, die sich von denen unterscheiden, die auf den Konzernabschluss anzuwenden sind oder die von den 
gesetzlichen Vertretern des Mutterunternehmens in Ausübung von Bewertungswahlrechten auf den Konzernab-
schluss angewendet werden, so sind die abweichend bewerteten Vermögensgegenstände oder Schulden nach 
den auf den Konzernabschluss angewandten Bewertungsmethoden neu zu bewerten und mit den neuen Wertan-
sätzen in den Konzernabschluss zu übernehmen. Wertansätze, die auf der Anwendung von für Kreditinstitute 
oder Versicherungsunternehmen wegen der Besonderheiten des Geschäftszweigs geltenden Vorschriften beru-
hen, dürfen beibehalten werden; auf die Anwendung dieser Ausnahme ist im Konzernanhang hinzuweisen. Eine 
einheitliche Bewertung nach Satz 1 braucht nicht vorgenommen zu werden, wenn ihre Auswirkungen für die Ver-
mittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung sind. Darüber hinaus sind Abweichungen in Ausnahmefällen 
zulässig; sie sind im Konzernanhang anzugeben und zu begründen. 
 
 

§ 308a 
Umrechnung von auf fremde Währungen lautenden Abschlüssen 

 
Die Aktiv- und Passivposten einer auf fremde Währung lautenden Bilanz sind, mit Ausnahme des Eigenkapitals, 
das zum historischen Kurs in Euro umzurechnen ist, zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag in Euro 
umzurechnen. Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind zum Durchschnittskurs in Euro umzurechnen. 
Eine sich ergebende Umrechnungsdifferenz ist innerhalb des Konzerneigenkapitals nach den Rücklagen unter 
dem Posten „Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung“ auszuweisen. Bei teilweisem oder vollständigem 
Ausscheiden des Tochterunternehmens ist der Posten in entsprechender Höhe erfolgswirksam aufzulösen. 
 
 

§ 309 
Behandlung des Unterschiedsbetrags 

 
(1) Die Abschreibung eines nach § 301 Abs. 3 auszuweisenden Geschäfts- oder Firmenwert bestimmt sich nach 
den Vorschriften des Ersten Abschnitts. 
 
(2) Ein nach § 301 Abs. 3 auf der Passivseite auszuweisender Unterschiedsbetrag darf ergebniswirksam nur 
aufgelöst werden, soweit  
1. eine zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile oder der erstmaligen Konsolidierung erwartete ungünstige Ent-
wicklung der künftigen Ertragslage des Unternehmens eingetreten ist oder zu diesem Zeitpunkt erwartete Auf-
wendungen zu berücksichtigen sind oder 
2. am Abschlussstichtag feststeht, daß er einem realisierten Gewinn entspricht. 
 
 

Sechster Titel 
Anteilmäßige Konsolidierung 

§ 310 
(nicht verbindlich vorgegeben) 

 
 

§ 311 
Definition. Befreiung 

 
(1) Wird von einem in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen ein maßgeblicher Einfluss auf die 
Geschäfts- und Finanzpolitik eines nicht einbezogenen Unternehmens, an dem das Unternehmen nach § 271 
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Abs. 1 beteiligt ist, ausgeübt (assoziiertes Unternehmen), so ist diese Beteiligung in der Konzernbilanz unter 
einem besonderen Posten mit entsprechender Bezeichnung auszuweisen. Ein maßgeblicher Einfluss wird vermu-
tet, wenn ein Unternehmen bei einem anderen Unternehmen mindestens den fünften Teil der Stimmrechte der 
Gesellschafter innehat. 
 
(2) Auf eine Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen brauchen Absatz 1 und § 312 nicht angewendet zu 
werden, wenn die Beteiligung für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns von untergeordneter Bedeutung ist. 
 
 

§ 312 
Wertansatz der Beteiligung und Behandlung des Unterschiedsbetrags 

 
(1) Eine Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen ist in der Konzernbilanz mit dem Buchwert anzusetzen. 
Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert und dem anteiligen Eigenkapital des assoziierten Unterneh-
mens sowie ein darin enthaltener Geschäfts- oder Firmenwert oder passiver Unterschiedsbetrag sind im Kon-
zernanhang anzugeben. 
 
(2) Der Unterschiedsbetrag nach Absatz 1 Satz 2 ist den Wertansätzen von Vermögensgegenständen und Schul-
den des assoziierten Unternehmens insoweit zuzuordnen, als deren beizulegender Zeitwert höher oder niedriger 
ist als ihr Buchwert. Der nach Satz 1 zugeordnete Unterschiedsbetrag ist entsprechend der Behandlung der 
Wertansätze dieser Vermögensgegenstände, Schulden Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten im 
Jahresabschluss des assoziierten Unternehmens im Konzernabschluss fortzuführen, abzuschreiben oder aufzu-
lösen. Auf einen nach Zuordnung nach Satz 1 verbleibenden Geschäfts- oder Firmenwert oder passiven Unter-
schiedsbetrag ist § 309 Abs. 1 Satz 3 entsprechend anzuwenden. § 301 Abs. 1 Satz 3 ist entsprechend anzu-
wenden. 
 
(3) Der Wertansatz der Beteiligung und die Unterschiedsbeträge sind auf der Grundlage der Wertansätze zu dem 
Zeitpunkt zu ermitteln, zu dem das Unternehmen assoziiertes Unternehmen geworden ist. Können die Wertan-
sätze zu diesem Zeitpunkt nicht endgültig ermittelt werden, sind sie innerhalb der darauf folgenden zwölf Monate 
anzupassen. 
 
(4) Der nach Absatz 1 ermittelte Wertansatz einer Beteiligung ist in den Folgejahren um den Betrag der Eigenka-
pitalveränderungen, die den dem Mutterunternehmen gehörenden Anteilen am Kapital des assoziierten Unter-
nehmens entsprechen, zu erhöhen oder zu vermindern; auf die Beteiligung entfallende Gewinnausschüttungen 
sind abzusetzen. In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ist das auf assoziierte Beteiligungen entfallende 
Ergebnis unter einem gesonderten Posten auszuweisen. 
 
(5) Wendet das assoziierte Unternehmen in seinem Jahresabschluss vom Konzernabschluss abweichende Be-
wertungsmethoden an, so können abweichend bewertete Vermögensgegenstände oder Schulden für die Zwecke 
der Absätze 1 bis 4 nach den auf den Konzernabschluss angewandten Bewertungsmethoden bewertet werden. 
Wird die Bewertung nicht angepasst, so ist dies im Konzernanhang anzugeben. § 304 über die Behandlung der 
Zwischenergebnisse ist entsprechend anzuwenden, soweit die für die Beurteilung maßgeblichen Sachverhalte 
bekannt oder zugänglich sind. Die Zwischenergebnisse dürfen auch anteilig entsprechend den dem Mutterunter-
nehmen gehörenden Anteilen am Kapital des assoziierten Unternehmens weggelassen werden. 
 
(6) Es ist jeweils der letzte Jahresabschluss des assoziierten Unternehmens zugrunde zu legen. Stellt das assozi-
ierte Unternehmen einen Konzernabschluss auf, so ist von diesem und nicht vom Jahresabschluss des assoziier-
ten Unternehmens auszugehen. 
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4. Deutsche Rechnungslegungsstandards 
 
 
Die Verlautbarungen des Deutschen Rechnungslegungs Standards Commitee e. V. (DRSC), z.B. über die Kapi-
talflussrechnung, stellen fachliche Regelungen dar. Werden diese in der vom Bundesministerium der Justiz be-
kanntgemachten Empfehlung beachtet, wird vermutet, dass damit zugleich die die Konzernrechnungslegung 
betreffenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet werden (vgl. § 342 Abs. 2 HGB).  
 
Der Deutsche Rechnungslegungsrat (DRS) hat am 29.10.1999 den E-DRS 2 verabschiedet. Dieser wurde am 
31.05.2000 vom BMJ im Bundesanzeiger Nr. 103, S. 10.189, als "DRS 2 - Kapitalflussrechnung" bekannt ge-
macht. An diesem Standard sind bisher Änderungen durch den DRÄS 1, bekannt gemacht im Bundesanzeiger 
Nr. 121a vom 02.07.2004, S. 14.449, sowie durch den DRÄS 3, bekannt gemacht im Bundesanzeiger Nr. 164 
vom 31.08.2005, S. 13.202, erfolgt. Herausgeber des Standards: Deutsches Rechnungslegungs Standards 
Commitee e.V., Zimmerstr. 30, 10969 Berlin. 
 
 
4.1 Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 2 (Kapitalflussrechnung DRS 2) 
 
Zusammenfassung 
 
In diesem Standard sind die Grundsätze festgelegt, die Mutterunternehmen zu beachten haben, die gemäß § 297 
Abs. 1 HGB eine Kapitalflussrechnung für den Konzernabschluss zu erstellen haben. 
 
In der Kapitalflussrechnung sind die Zahlungsströme nach den Cashflows für die Bereiche der laufenden Ge-
schäftstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit gesondert darzustellen. Dabei richtet sich die 
Zuordnung im Einzelfall nach der jeweiligen wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens. Die Zahlungsströme 
sind unsaldiert auszuweisen, ausgenommen bei der indirekten Darstellung des Cashflows aus laufender Ge-
schäftstätigkeit.  
 
Ausgangspunkt der Kapitalflussrechnung bildet der Finanzmittelfonds. Er setzt sich ausschließlich aus den Zah-
lungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten zusammen. Zahlungsmitteläquivalente sind als Liquiditätsreserve 
gehaltene kurzfristige, äußerst liquide Finanzmittel, die jederzeit in Finanzmittel umgewandelt werden können und 
nur unwesentlichen Wertschwankungen unterliegen. Dabei dürfen jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten, soweit 
sie zur Disposition der liquiden Mittel gehören, in den Finanzmittelfonds einbezogen werden. 
 
Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit kann entweder direkt oder indirekt dargestellt werden. Für die 
Bereiche der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit erfolgt die Darstellung der Zahlungsströme dagegen 
ausschließlich nach der direkten Methode.   
 
Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit stammt aus der auf Erlöserzielung ausgerichteten Tätigkeit 
des Unternehmens, soweit er nicht dem Cashflow aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet wird. 
Ferner sind erhaltene und gezahlte Zinsen sowie erhaltene Dividenden und gezahlte Ertragssteuern der laufen-
den Geschäftstätigkeit zuzuordnen.   
 
Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit stammt aus Zahlungsströmen im Zusammenhang mit den Ressourcen 
des Unternehmens, mit denen langfristig, meist länger als ein Jahr, ertragswirksam gewirtschaftet werden soll. 
Der Investitionstätigkeit zuzuordnen sind auch Zahlungsströme von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfris-
tigen Finanzdisposition, sofern diese nicht zum Finanzmittelfonds gehören oder zu Handelszwecken gehalten 
werden. Ferner sind die Zahlungsströme aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und 
von Geschäftseinheiten als Investitionstätigkeit zu klassifizieren. 
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Dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit sind grundsätzlich die Zahlungsströme zuzuordnen, die aus Trans-
aktionen mit den Unternehmenseignern und Minderheitsgesellschaftern konsolidierter Tochterunternehmen sowie 
aus der Aufnahme oder Tilgung von Finanzschulden resultieren. 
 
Der Standard enthält Mindestgliederungsschemata für eine Darstellung nach der direkten Methode und nach der 
indirekten Methode. Diese werden in der Anlage zusammen gefasst. 
 
 
Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 2 
Kapitalflussrechnung 
 
Ziel 
 
1.  Für die finanzwirtschaftliche Beurteilung eines Unternehmens sind die ihm zugeflossenen Finanzierungsmittel 
sowie deren Verwendung von Bedeutung. Die Kapitalflussrechnung soll den Einblick in die Fähigkeit des Unter-
nehmens verbessern, künftig finanzielle Überschüsse zu erwirtschaften, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfül-
len und Ausschüttungen an die Anteilseigner zu leisten. Hierzu soll sie für die Berichtsperiode die Zahlungsströ-
me darstellen und darüber Auskunft geben, wie das Unternehmen aus laufender Geschäftstätigkeit Finanzmittel 
erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen 
wurden. 
 
 
Gegenstand und Geltungsbereich 
 
2. Dieser Standard regelt die Grundsätze der Kapitalflussrechnung, die gemäß § 297 Abs. 1 HGB für den Kon-
zernabschluss zu erstellen ist. 
 
2a. Der vorliegende Standard gilt für alle Mutterunternehmen, die nach § 290 HGB, auch in Verbindung mit § 
264a Abs. 1 HGB, einen Konzernabschluss erstellen. Der Standard gilt auch, wenn für Konzernabschlüsse nach 
§ 11 PublG eine Kapitalflussrechnung zu erstellen ist. 
 
2b. Unternehmen, die für den Konzernabschluss nach § 11 PublG freiwillig eine Kapitalflussrechnung erstellen 
sollen ebenfalls diesen Standard befolgen. 
 
2c. Der Standard gilt nicht für Unternehmen, die nach § 315a HGB ihren Konzernabschluss nach internationalen 
Rechnungslegungsstandards im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 (ABl. EU Nr. L 243 S. 1) erstellen oder gemäß den Übergangsvor-
schriften des Artikels 57 EGHGB weiterhin international anerkannte Rechnungslegungsstandards anwenden.   
 
3. Unternehmen, die freiwillig eine Kapitalflussrechnung erstellen, sollen diesen Standard beachten. 
 
4. Dieser Standard gilt für Unternehmen aller Branchen, soweit in anderen Standards nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist. 
 
5. (aufgehoben) 
 
6. Folgende Begriffe werden in diesem Standard mit der angegebenen Bedeutung verwendet: 
Zahlungsmittel: Barmittel und täglich fällige Sichteinlagen 
Zahlungsmitteläquivalente: Als Liquiditätsreserve gehaltene kurzfristige, äußerst liquide Finanzmittel, die jederzeit 
in Finanzmittel umgewandelt werden können und nur unwesentlichen Wertschwankungen unterliegen. 
Finanzmittelfonds: Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 
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Finanzschulden: Verbindlichkeiten gegenüber Banken, Kapitalsammelstellen und anderen Geldgebern sowie 
Anleihen, nicht jedoch Lieferanten- oder sonstige Verbindlichkeiten aus der laufenden Geschäftstätigkeit 
Investitionstätigkeiten: Erwerb und die Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens, von längerfristi-
gen finanziellen Vermögenswerten, die nicht dem Finanzmittelfonds oder der Finanzierungstätigkeit zugehören, 
sowie die Anlage von Finanzmittelbeständen (bspw. Wertpapieren des Umlaufvermögens ohne Handelsbestand), 
die nicht dem Finanzmittelfonds oder der Finanzierungstätigkeit zugehören. 
Finanzierungstätigkeiten: Zahlungswirksame Aktivitäten, die sich auf den Umfang und die Zusammensetzung der 
Eigenkapitalposten und der Finanzschulden des Unternehmens auswirken. 
Laufende Geschäftstätigkeiten: Wesentliche auf Erlöserzielung ausgerichtete zahlungswirksame Tätigkeiten des 
Unternehmens sowie sonstige Aktivitäten, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. 
Cashflows: Netto-Zahlungsströme einer Periode aus laufenden Geschäftstätigkeiten, aus Investitions- sowie aus 
Finanzierungstätigkeiten 
 
 
Regeln 
 
Darstellung und Ermittlung der Zahlungsströme in einer Kapitalflussrechnung 
 
7. In der Kapitalflussrechnung sind die Zahlungsströme getrennt nach den Cashflows aus der laufenden Ge-
schäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit (einschl. Desinvestitionen) und aus der Finanzierungstätigkeit darzu-
stellen. Hierbei entspricht die Summe der Cashflows aus diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung des 
Finanzmittelfonds in der Berichtsperiode, soweit diese nicht auf Wechselkurs- oder sonstigen Wertänderungen 
beruhen. 
 
8. Diese Cashflows sind entsprechend der jeweiligen wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens der laufenden 
Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen. 
 
9. Einige Zahlungsströme lassen sich mehreren Tätigkeitsbereichen zuordnen, wie bspw. bei Auszahlungen auf-
grund von Annuitätendarlehen die Zinsanteile der laufenden Geschäftstätigkeit und die Zinsanteile der Finanzie-
rungstätigkeit. Soweit dieser Standard keine Zuordnung trifft oder preferiert, sind diese Zahlungsströme auf die 
betroffenen Tätigkeitsbereiche nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung aufzuteilen oder dem vorrangig 
betroffenen Bereich zuzuordnen. 
 
10. Die Kapitalflussrechnung ist in Staffelform unter Beachtung der in diesem Standard enthaltenen Mindestglie-
derung aufzustellen; Vergleichszahlen der Vorperiode sind beizufügen. Für die Darstellung der Kapitalflussrech-
nung gilt der Grundsatz der Stetigkeit. 
 
11. Ausgangspunkte der Kapitalflussrechnung sind das Rechnungswesen und die daraus nach nationalen 
Grundsätzen (HGB) abgeleitete Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. 
 
12. Bei der Aufstellung der Kapitalflussrechnung sind zwei Schritte zu unterscheiden, die Ermittlung und die Dar-
stellung der Zahlungen. Die im ersten Schritt durchzuführende Ermittlung kann originär oder derivativ vorgenom-
men werden. Bei der originären Ermittlung werden alle Geschäftsvorfälle, die zu Veränderungen des Finanzmit-
telfonds führen, einzelnen Zahlungsströmen zugeordnet. Bei der derivativen Ermittlung geht man von den Zah-
lenwerten des Rechnungswesens aus. So können z.B. die Umsatzeinzahlungen ausgehend von den Umsatzerlö-
sen der Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt werden, in dem diese um die Bestandsänderung der Forderungen 
korrigiert werden. In einem zweiten Schritt kann die Darstellung des Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 
direkt oder indirekt erfolgen (siehe Tz. 24 ff.). Für die Ermittlung und Darstellung des Cashflow aus laufender 
Geschäftstätigkeit wird keine Vorgehensweise bevorzugt; in der Regel wird dieser Cashflow derivativ ermittelt und 
indirekt dargestellt. Der Cashflow aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist unabhängig von der Ermitt-
lungsmethode immer direkt darzustellen. 
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13. Die Kapitalflussrechnung eines Konzerns soll aus der Konzernbilanz und Konzerngewinn- und Verlustrech-
nung unter Verwendung zusätzlicher Informationen oder durch Konsolidierung der Kapitalflussrechnungen der 
einbezogenen Unternehmen ermittelt werden. Dabei gilt die Fiktion der wirtschaftlichen Einheit eines Konzerns. 
 
14. Alle in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen sind entsprechend ihrer Konsolidierungsmethode 
in die Kapitalflussrechnung aufzunehmen. So sind bspw. Zahlungen eines quotenkonsolidierten Unternehmens 
entsprechend der Konsolidierungsquote im Konzernabschluss in die Kapitalflussrechnung zu übernehmen. Nach 
der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen werden in der Kapitalflussrechnung nur anhand der Zahlungen 
zwischen ihnen und dem Konzern und anhand der Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb oder Verkauf 
der Beteiligungen an ihnen erfasst 
 
15. Die Zahlungsströme sind unsaldiert auszuweisen, ausgenommen aus der indirekten Darstellung des Cash-
flows aus laufender Geschäftstätigkeit. Sie dürfen in folgenden Ausnahmefällen saldiert ausgewiesen werden: 

a) bei hoher Umschlagshäufigkeit, großen Beträgen und kurzen Laufzeiten, bspw. dem Kauf und Verkauf von 
Wertpapieren oder 
 
b) bei Zahlungsströmen für Rechnung von Dritten, wenn sie überwiegend auf Aktivitäten der Dritten zurück-
zuführen sind, etwa bei für Dritte eingezogenen und an sie weitergeleiteten Mieten. 

 
 
Abgrenzung des Finanzmittelfonds 
 
16. In den Finanzmittelfonds sind nur Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente einzubeziehen. 
 
17. Dieser Standard definiert als Finanzmittelfonds nur liquide Mittel ersten Grades, um Wertänderungsrisiken 
von Fondsbeständen in ihrer jeweiligen Währung und Erlösrisiken zu minimieren. 
 
18. Damit Finanzmittel als Zahlungsmitteläquivalente klassifiziert werden können, müssen sie dem Unternehmen 
als Liquiditätsreserve dienen. Dementsprechend müssen sie jederzeit ohne wesentliche Wertabschläge in Zah-
lungsmittel umgewandelt werden können und dürfen nur unwesentlichen Wertschwankungen unterliegen. Zah-
lungsmitteläquivalente haben in der Regel nur Restlaufzeiten von nicht mehr als drei Monaten, gerecht vom Er-
werbszeitpunkt. 
 
19. Jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten, soweit sie zur Disposition der liquiden Mittel gehören, dürfen in den 
Finanzmittelfonds einbezogen werden. 
 
20. Ändern sich die Werte der in den Finanzmittelfonds auf genommenen Zahlungsmitteläquivalente aufgrund 
von Bewertungsvorgängen, ist der entstehende Unterschiedsbetrag in einem von den Cashflows aus laufender 
Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit getrennten Posten auszuweisen. 
 
21. Sind im Finanzmittelfonds Fremdwährungsbestände enthalten, sind diese mit dem Wechselkurs des Bilanz-
stichtages umzurechnen. Es können sich Veränderungen des Finanzmittelsfonds ergeben, wenn sich die Wech-
selkurse in der Berichtsperiode ändern. Ihnen liegen insoweit keine Geschäftsvorfälle zugrunde. Um auf den 
Finanzmittelfonds zum Jahresende überzuleiten, ist der Ausweis dieser Wechselkursdifferenzen in einem von den 
Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit getrennten Posten 
erforderlich. Dieser Posten darf mit dem, in Tz. 20 genannten Posten zusammen gefasst werden, soweit er un-
wesentlich ist. 
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Zahlungsströme in Fremdwährungen 
 
22. Zahlungsströme in Fremdwährungen sind grundsätzlich mit dem Wechselkurs des jeweiligen Zahlungszeit-
punktes in die Berichtswährung umzurechnen; dies gilt auch für ausländische Tochterunternehmen. Die Wäh-
rungsumrechnung kann aus Vereinfachungsgründen mit gewogenen Durchschnittskursen vorgenommen werden, 
die im Ergebnis einer Umrechnung mit den tatsächlichen Kursen zum Zahlungszeitpunkt näherungsweise ent-
sprechen. 
 
 
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 
 
23. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit stammt aus der auf Erlöserzielung ausgerichteten Tätig-
keit des Unternehmens, soweit er nicht dem Cashflow aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet 
wird.   
 
24. Der Cashflow ist im Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit nach einer der folgenden Methoden darzustel-
len: 
 a) nach der direkten Methode, in dem Einzahlungen und Auszahlungen unsaldiert angegeben werden, oder 

 
b) nach der indirekten Methode, in dem eine Überleitungsrechnung das Periodenergebnis um zahlungsun-
wirksame Aufwendungen und Erträge, um Bestandsveränderungen bei Posten des Nettoumlaufvermögens 
(ohne Finanzmittelfonds) und um alle Posten, die Cashflows aus der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 
sind, korrigiert wird.   

 
25. Die nachfolgenden Gliederungen sind Mindestgliederungen und ggf. entsprechend den weiteren Anforderun-
gen dieses Standards zu untergliedern. Vorgänge von wesentlicher Bedeutung sind gesondert auszuweisen. 
 
26. Bei Anwendung der direkten Methode zur Darstellung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit ist 
gemäß dem nachfolgenden Schema zu gliedern: 
 

1.  

 
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und 
Dienstleistungen 
 

2. - 
 
Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte 
 

3. + 

 
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätig-
keit zuzuordnen sind 
 

4. - 

 
Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder  Finanzierungstä-
tigkeit zuzuordnen sind 
 

5. + / - 
 
Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 
 

6. = 
 
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 
 

          Abbildung 9 „Gliederungsschema I („Direkte Methode“) aus DRS 2“ 
 
27. Bei Anwendung der indirekten Methode zur Darstellung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit ist 
die Überleitungsrechnung gemäß dem nachfolgenden Schema zu gliedern:  
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1.  

 
Periodenergebnis (Einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesell-
schaftern) vor außerordentlichen Posten 
 

2. + / - 
 
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 
 

3. + / - 
 
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen   
 

4. + / -  

 
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (bspw. Abschrei-
bung auf ein aktiviertes Disagio) 
 

5. - / + 

 
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö-
gens 
 

6. - / + 

 
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzie-
rungstätigkeit zuzuordnen sind  
 

7. + / - 

 
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätig-
keit zuzuordnen sind 
 

8. + / - 
 
Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 
 

9.  
 
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit  
 

     Abbildung 10 „Gliederungsschema II („Indirekte Methode“) aus DRS 2“ 
 
28. Geht ein Unternehmen bei der Darstellung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit nach der indirek-
ten Methode nicht vom Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten aus, ist die Ausgangsgröße auf das Peri-
odenergebnis überzuleiten. Dies kann auch in den ergänzenden Angaben zur Kapitalflussrechnung geschehen 
(siehe Tz. 52). 
 
 
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 
 
29. Ein Unternehmen hat die Zahlungsströme gesondert auszuweisen, die aus Investitionstätigkeit entstehen. Die 
Darstellung erfolgt nach der direkten Methode. 
 
30. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit stammt aus Zahlungsströmen im Zusammenhang mit den Ressourcen 
des Unternehmens, mit denen langfristig, meist länger als ein Jahr, ertragswirksam gewirtschaftet werden soll. 
 
31. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit stammt aus Zahlungsströmen im Zusammenhang mit den Ressour-
cen des Unternehmens, mit denen langfristig, meist länger als ein Jahr, ertragswirksam gewirtschaftet werden 
soll. Der Investitionstätigkeit zuzuordnen sind auch Zahlungsströme von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition, sofern diese nicht zum Finanzmittelfonds gehören oder zu Handelszwecken ge-
halten werden. Ferner sind die Zahlungsströme aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unterneh-
men und von Geschäftseinheiten als Investitionstätigkeit zu klassifizieren. 
 
32. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit ist mindestens wie folgt zu gliedern: 
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1.  
 
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 
 

2. - 
 
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 
 

3. + 

 
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlage-
vermögens  
 

4. - 
 
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen 
 

5. + 
 
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 
 

6. - 
 
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 
 

7. + 

 
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonsti-
gen Geschäftseinheiten 
 

8. - 

 
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonsti-
gen Geschäftseinheiten 
 
 

9. + 

 
Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen 
Finanzdisposition 
 

10. - 

 
Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen 
Finanzdisposition 
 

11.  
 
Cashflow aus Investitionstätigkeit  
 

         Abbildung 11 „Gliederungsschema Investitionstätigkeit aus DRS 2“ 
 
Vorgänge von wesentlicher Bedeutung sind stets gesondert auszuweisen. 
 
 
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 
 
33. Ein Unternehmen hat die Zahlungsströme gesondert auszuweisen, die aus der Finanzierungstätigkeit entste-
hen. Die Darstellung erfolgt nach der direkten Methode. 
 
34. Dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit sind grundsätzlich die Zahlungsströme zuzuordnen, die aus 
Transaktionen mit den Unternehmenseignern und Minderheitsgesellschaftern konsolidierter Tochterunternehmen 
sowie aus der Aufnahme oder Tilgung von Finanzschulden resultieren. 
 
35. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ist mindestens wie folgt zu gliedern: 
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1.  

 
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf 
eigener Anteile etc.) 
 

2. - 

 
Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Divi-
denden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüt-
tungen) 
 

3. + 

 
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-
) Krediten 
 

4. - 
 
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten 
 

5.  
 
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit  
 

        Abbildung 12 „Gliederungsschema Finanzierungstätigkeit aus DRS 2“ 
 
Vorgänge von wesentlicher Bedeutung sind stets gesondert auszuweisen. 
 
 
Zinsen und Dividenden 
 
36. Erhaltene und gezahlte Zinsen sowie erhaltene Dividenden und andere übernommene Ergebnisse sind 
grundsätzlich der laufenden Geschäftstätigkeit zuzuordnen. 
 
37. Gezahlte Dividenden sind der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen und gesondert anzugeben. 
 
38. Der Gesamtbetrag der während einer Periode gezahlten Zinsen ist unabhängig davon anzugeben, ob der 
Betrag als Aufwand erfasst oder aktiviert wird. Soweit Zinszahlungen gesondert in der Kapitalflussrechnung aus-
gewiesen werden, ist bei der Anwendung der indirekten Methode die Ausgangsgröße für den Cashflow aus der 
laufenden Geschäftstätigkeit vor Zinsaufwendungen auszuweisen. Alternativ ist eine gesonderte Angabe der 
Zinszahlungen im Rahmen der ergänzenden Angaben im Anhang zulässig. 
 
39. Erhaltene Zinsen und Dividenden dürfen in begründeten Ausnahmefällen der Investitionstätigkeit und gezahl-
te Zinsen der Finanzierungstätigkeit zugeordnet werden, wenn dies sachlich begründet ist. Entsprechendes gilt 
für Zinszahlungen in Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit. 
 
 
Ertragssteuern 
 
40. Ertragssteuerbedingte Zahlungsströme sind gesondert anzugeben. 
 
41. Gezahlte Ertragssteuern sind grundsätzlich der laufenden Geschäftstätigkeit zuzuordnen.  
 
42. Gezahlte Ertragssteuern dürfen ausnahmsweise auch der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuge-
ordnet werden, wenn sie zu einem Geschäftsvorfall dieser Tätigkeitsbereiche eindeutig zugehören. 
 
43. Soweit Ertragssteuerzahlungen gesondert in der Kapitalflussrechnung ausgewiesen werden, ist bei Anwen-
dung der indirekten Methode der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit aus dem Periodenergebnis vor 
Ertragssteuern und außerordentlichen Posten abzuleiten. In diesem Fall sind bei der indirekten Methode die Er-
tragssteuerzahlungen in einem gesonderten Posten im Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit auszuwei-
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sen. Alternativ ist eine gesonderte Angabe der Ertragssteuerzahlungen im Rahmen der ergänzenden Angaben im 
Anhang zulässig.  
 
 
Erwerb und Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten 
 
44. Die Zahlungsströme aus dem Erwerb und die Zahlungsströme aus dem Verkauf von konsolidierten Unter-
nehmen oder sonstigen Geschäftseinheiten sind jeweils als Investitionstätigkeit zu klassifizieren und gesondert 
auszuweisen. Sie ergeben sich als Gesamtbetrag der als Kaufpreise gezahlten bzw. als Verkaufspreis erhaltenen 
Finanzmittel abzüglich der erworbenen bzw. veräußerten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. 
 
45. Der Zugang oder der Abgang von Vermögensgegenständen oder Schulden aufgrund von Änderungen des 
Konsolidierungskreises ist kein zahlungswirksamer Vorgang und daher nicht in der Kapitalflussrechnung zu er-
fassen. Der Zugang oder Abgang an Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten, der nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Erwerb oder Verkauf steht, ist zur Überleitung auf den Finanzmittelfonds am Ende der 
Periode gesondert auszuweisen. Dieser Posten darf, insoweit er nicht wesentlich ist, auch mit dem in Tz. 20 ge-
nannten Posten zusammen gefasst werden.  
 
46. Der im Konzernabschluss bestimmte Konsolidierungs- oder Entkonsolidierungszeitpunkt eines Tochterunter-
nehmens bestimmt auch den Zeitpunkt für den Ausweis der zuzuordnenden Zahlungsströme in der Kapitalfluss-
rechnung. 
 
 
Sicherungsgeschäfte 
 
47. Zahlungsströme im Zusammenhang mit Sicherungsgeschäften sind grundsätzlich dem Bereich zuzuordnen, 
dem die Zahlungen aus dem Grundgeschäft zugehören. 
 
 
Unbare Transaktionen 
 
48. Geschäftsvorfälle, die nicht zu einer Veränderung des Finanzmittelfonds führen, sind nicht in die Kapitalfluss-
rechnung aufzunehmen. 
 
49. Beispiele für derartige Geschäftsvorfälle sind: 

 a) der Erwerb von Vermögensgegenständen mit Stundung des Erwerbspreises, durch Übernahme fremder 
Verbindlichkeiten oder durch Finanzierungsleasing, 

 b) der Erwerb eines Unternehmens gegen Ausgabe eigener Anteile oder 
 c) die Umwandlung von Schulden in Eigenkapital.  
 
 
Außerordentliche Posten 
 
50. Wesentliche Zahlungsströme aus außerordentlichen Posten sind in der Kapitalflussrechnung gesondert aus-
zuweisen 
 
 
Minderheitsgesellschafter 
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51. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Minderheitsgesellschaftern und Auszahlungen an diese (Di-
videnden, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen) sollten in der Kapitalflussrechnung ausgewiesen 
oder im Rahmen der ergänzenden Angaben im Anhang gesondert angegeben werden. 
 
 
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung 
 
52. In den Anhang des Abschlusses sind folgende ergänzende Angaben aufzunehmen: 
 
52a) Definition des Finanzmittelfonds; 
 
52b) Auswirkungen von Änderungen der Definition des Finanzmittelfonds auf die Anfangs- und Endbestände 
sowie die Zahlungsströme der Vorperiode; 
 
52c) Zusammensetzung des Finanzmittelfonds, ggf. einschließlich einer rechnerischen Überleitung zu den ent-
sprechenden Bilanzposten, soweit der Finanzmittelfonds nicht dem Bilanzposten „Schecks, Kassenbestand, Bun-
desbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten“ entspricht; 
 
52d) bedeutende zahlungsunwirksame Investitions- und Finanzierungsvorgänge und Geschäftsvorfälle; 
 
52e) Angaben zum Erwerb und zum Verkauf von Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten, insbesondere 

aa) der Gesamtbetrag aller Kauf- und Verkaufspreise; 
bb der Gesamtbetrag der Kaufpreisanteile und Verkaufspreisanteile, die Zahlungsmittel oder Zahlungsmittel-
äquivalene sind; 
cc) der Gesamtbetrag aller mit dem Unternehmen oder der sonstigen Geschäftseinheit erworbenen und aller 
verkauften Bestände an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie 
dd) die Beträge der mit dem Unternehmen oder sonstigen Geschäftseinheit erworbenen und oder verkauften 
Bestände an anderen Vermögensgegenständen und Schulden, gegliedert nach Hauptposten. 

 
53. Ferner ist anzugeben, welche Bestände des Finanzmittelfonds von quotal einbezogenen Unternehmen stam-
men und welche Bestände Verfügungsbeschränkungen unterliegen.  
 
54. Soweit ergänzende Angaben dieses Standards an anderer Stelle im Abschluss in der diesem Standard vor-
gegebenen Weise erfolgen, brauchen sie im Zusammenhang mit der Kapitalflussrechnung nicht aufgeführt zu 
werden, vorausgesetzt es wird auf sie ausdrücklich verwiesen. 
 
55. Soweit nach diesem Standard Angaben nicht ausdrücklich in der Kapitalflussrechnung verlangt werden, kön-
nen sie auch im Anhang gemacht werden. 
 
 
Übergangsvorschriften 
 
56. Unternehmen, die erstmals eine Kapitalflussrechnung nach diesem Standard erstellen, brauchen keine Beträ-
ge der Vorperiode angeben. 
 
57. Unternehmen, die bislang eine von diesem Standard abweichende Kapitalflussrechnung erstellt haben, sollen 
bei erstmaliger Anwendung dieses Standards Beträge der Vorperiode nur angeben, wenn sie diese nach den 
Regeln des Standards ermittelt haben. 
 
58. Tz. 4, Tz. 6 und Tz. 11 sind erstmals zu beachten für das nach dem 31. Dezember 2003 beginnende Ge-
schäftsjahr; eine frühere Anwendung wird empfohlen. Tz. 2 Satz 1 und Tz. 5 sind erstmals zu beachten für das 
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nach dem 31. Dezember 2002 beginnende Geschäftsjahr; eine frühere Anwendung wird empfohlen. Alle anderen 
Tz. sind erstmals zu beachten für das nach dem 31. Dezember 1998 beginnende Geschäftsjahr. 
 
Anlage 
Die in diesem Standard enthaltenen Mindestgliederungen werden nachfolgend zusammen gefasst. Das Gliede-
rungsschema I enthält die Mindestgliederung bei der Anwendung der direkten Methode zur Darstellung der Zah-
lungsströme aus der laufenden Geschäftstätigkeit. 
 

1.  

 
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und 
Dienstleistungen 
 

2. - 
 
Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte 
 

3. + 

 
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätig-
keit zuzuordnen sind 
 

4. - 

 
Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder  Finanzierungstätig-
keit zuzuordnen sind 
 

5. + / - 
 
Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 
 

6. = 

 
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 
(Summe aus 1 bis 5) 
 

7.  
 
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 
 

8. - 
 
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 
 

9. + 

 
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlage-
vermögens  
 

10. - 
 
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen 
 

11. + 

 
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermö-
gens 
 

12. - 
 
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 
 

13. + 

 
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonsti-
gen Geschäftseinheiten 
 

14. - 

 
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonsti-
gen Geschäftseinheiten 
 

15. + 

 
Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristi-
gen Finanzdisposition 
 

16. - 

 
Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristi-
gen Finanzdisposition 
 

17.   
Cashflow aus Investitionstätigkeit 
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(Summe aus 7 bis 16) 
 

18.  

 
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf 
eigener Anteile etc.) 
 

19. - 

 
Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Divi-
denden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Aus-
schüttungen) 
 

20. + 

 
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Fi-
nanz-) Krediten 
 

21. - 
 
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten 
 

22.  

 
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 
(Summe aus 18 bis 21) 
 

23.  

 
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 
(Summe aus 6, 17, 22) 
 

24. + / - 

 
Wechselkurs-, konsolidierungskreis - und bewertungsbedingte Änderungen 
des  
Finanzmittelfonds      
 

25. + 
 
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 
 

26. = 

 
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 
(Summe aus 23 bis 25) 
 

        Abbildung 13 „Gliederungsschema Direkte Methode insgesamt“ 
 
Auf die Abbildung des weiteren Gliederungsschemas II („Indirekte Methode“) wurde verzichtet, weil bei der An-
wendung dieser Methode lediglich die Zeilen 1 bis 6 ausgetauscht werden müssen. 
 
 
4.2 Weitere deutsche Rechnungslegungsstandards 
 
Die Verlautbarungen des Deutschen Rechnungslegungs Standards Commitee e. V. (DRSC), z.B. über die Kapi-
talflussrechnung, stellen fachliche Regelungen dar. Werden diese in der vom Bundesministerium der Justiz be-
kanntgemachten Empfehlung beachtet, wird vermutet, dass damit zugleich die die Konzernrechnungslegung 
betreffenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet werden (vgl. § 342 Abs. 2 HGB). Die nachfol-
gende Übersicht soll dazu einen Überblick über die Standards bieten (vgl. Abbildung). 
 

 
Deutsche Rechnungslegungsstandards 

 
 

Nummer 
 

Bezeichnung 

 
DRS 1 

 
aufgehoben 

 
DRS 2 

 
Kapitalflussrechnung 
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DRS 3 
 

Segmentberichterstattung 

 
DRS 4 

 
Unternehmenserwerbe im Konzernabschluss 

DRS 5 aufgehoben 
DRS 6 aufgehoben 

 
DRS 7 

 
Konzerneigenkapital und Konzernergebnis 

 
DRS 8 

 
Bilanzierung von Anteilen an assoziierten Unternehmen im Konzernabschluss  

 
DRS 9 

 
Bilanzierung von Anteilen an Gemeinschaftsunternehmen im Konzernabschluss 

 
DRS 10 

 
Latente Steuern im Konzernabschluss 

 
DRS 11 

 
Berichterstattung über Beziehungen zu nahe stehenden Personen 

 
DRS 12 

 
Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

 
DRS 13 

 
Grundsatz der Stetigkeit und Berichtigung von Fehlern 

 
DRS 14 

 
Währungsumrechnung 

DRS 15 aufgehoben 
 

DRS 15a 
 

Übernahmerechtliche Angaben und Erläuterungen im Konzernlagebericht 

 
DRS 16 

 
Zwischenberichterstattung 

 
DRS 17 

 
Berichterstattung über die Vergütung der Organmitglieder 

 
DRS 18 

 
Latente Steuern 

 
DRS 19 

 
Pflicht zur Konzernrechnungslegung  und Abgrenzung des Konsolidierungskreises  

 
DRS 20 

 
Konzernlagebericht 

 
Hinweis: Darüber hinaus bestehen spezielle Standards, z.B. für Kreditinstitute (DRS 2-10),  und 
weitere Änderungsstandards, z. B. DRÄS 4.  
 

Abbildung 14 „Deutsche Rechnungslegungsstandards“ 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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Die Standards staatlicher Doppik 
 
 
 
1. Die Festlegung der Standards 
 
Zur Auslegung der Grundsätze des gemeindlichen Haushaltsrechts können hilfsweise auch die Standards staatli-
cher Doppik als eine mögliche Orientierung herangezogen werden. Die staatliche Doppik ist den Vorschriften 
bestimmter Abschnitte des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften entlehnt (vgl. § 7a HGRG). Die 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung sollen dabei zur Anwendung kommen. Die dazu 
notwendigen Konkretisierungen aufgrund der Besonderheiten der öffentlichen Haushaltswirtschaft werden in dem 
„Gremium zur Standardisierung des staatlichen Rechnungswesens“ erarbeitet (vgl. § 49a Absatz 1 HGRG). 
 
Dieses Gremium soll zur Gewährleistung einer einheitlichen Verfahrens- und Datengrundlage die notwendigen 
Standards für kamerale und doppische Haushalte sowie für Produkthaushalte erarbeiten. Es soll dabei sicherstel-
len, dass die Anforderungen der Finanzstatistik einschließlich der der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
berücksichtigt werden. Die Standards werden jeweils durch Verwaltungsvorschriften des Bundes und der Länder 
umgesetzt. Das Gremium hat die Standards für doppische Haushalte und für Produkthaushalte erstmals zum 1. 
Januar 2010 erarbeitet. Es soll die Standards anschließend einmal jährlich überprüfen.  
 
Die Bundesregierung kann zudem zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Haushaltswirtschaft bei Bund und 
Ländern durch eine Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen über 
die Standards erlassen, insbesondere zum Gruppierungs- und Funktionenplan, zum Verwaltungskontenrahmen 
und Produktrahmen sowie zu den Standards für die staatliche Doppik nach § 7a Absatz 2 HGrG. In diesem Zu-
sammenhang wird ein besonderer Wert auf die Vergleichbarkeit der öffentlichen Haushalte untereinander gelegt. 
Ihr kommt auch eine besondere Bedeutung beim Gesamtabschluss zu. Es sei deshalb unabdingbar, einheitliche 
Ansatz-, Bewertungs- und Darstellungsregeln festzulegen und die Abschlüsse zu regeln. 
 
 
2. Die einzelnen Standards 
 
Für eine tatsächliche Anwendung der Vielzahl der Standards durch öffentliche Einheiten sind mit dem Stand 9. 
August 2011 nähere Regelungen zur staatlichen Doppik getroffen worden. Die in der nachfolgenden Übersicht 
aufgeführten Angaben dienen der Klarstellung und Nachvollziehbarkeit sowie des Verständnisses. Sie stellen 
daher eine Auswahl dar, durch die ein Zusammenhang entstehen soll. Die Übersicht kann deshalb nur einen 
Überblick bieten (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Standards staatlicher Doppik 

 
 

BEZEICHNUNG 
 

INHALTE 
 

NRW-VORSCHRIFTEN 

 
Bilanzierungs- und 

Bewertungsgrundsätze 
 

 
-   Grundsatz der Klarheit, 
-   Grundsatz der Übersichtlichkeit, 
-   Grundsatz der Bilanzwahrheit, 
-   Grundsatz der Einzelbewertung, 
-   Grundsatz der Vorsicht, 
-   Grundsatz der Periodenabgrenzung, 
-   Grundsatz der Bewertungsstetigkeit, 
-   Anschaffungskostenprinzip, 
-   Höchstwertprinzip, 
-   Niederstwertprinzip, 
-   Imparitätsprinzip, 
-   Realisationsprinzip, 
-   Wertaufhellungsprinzip. 

 
Anwendung der gleichen Grundsätze (vgl. 
z. B. §§ 11, 32, 33, 41 GemHVO NRW. 
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Die Standards staatlicher Doppik 

 
 

BEZEICHNUNG 
 

INHALTE 
 

NRW-VORSCHRIFTEN 
 

 
Eröffnungsbilanz 

 

 
-   Fortgeführte AHK oder  
-   vorsichtig geschätzter Zeitwert 
 

 
Vorsichtig geschätzter Zeitwert 
(§ 92 Absatz 3 GO NRW. 

 
In den Folgebilanzen: 
 
Zugänge 
 
 
Abgänge 
 
 
 
Abschreibungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuschreibungen 
 

 
 
 
-   Wertansatz mit den Anschaffungskosten 

oder den Herstellungskosten, 
 
-   Erfassung mit dem Buchwert, höherer 

Veräußerungserlös: Mehrerlös = Ertrag; 
Mindererlös = Aufwand, 

 
-   Planmäßige Abschreibungen wegen 
    Wertminderung durch Abnutzung,  
-   Anwendung der AfA-Tabelle, 
 
 
 
-   Außerplanmäßige Abschreibungen bei 

dauernder Wertminderung 
-   bei Umlaufvermögen immer abschreiben, 
 
-   Rücknahme früherer außerplanmäßiger 

Abschreibungen. 
 

 
 
 
-   Anschaffungskostenprinzip 

(§ 91 Absatz 2 GO NRW). 
 
-   Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung und Bilanzierung. 
 
 
-   § 35 Absatz 1 GemHVO NRW, 
-  Örtliche Abschreibungstabelle im Rah-

men der NKF-Gesamt-nutzungsdauern 
(§ 35 Absatz 3 GemHVO NRW), 

-   § 35 Absatz 5 GemHVO NRW, 
 
-   § 35 Absatz 7 GemHVO NRW, 
 
-   § 35 Absatz 8 GemHVO NRW. 

 
Vermögensrechnung 
(Aktiva) 
 
Anlagevermögen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umlaufvermögen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-  Immaterielle Vermögensgegenstände, 
   -   Konzessionen, Lizenzen , 
   -   geleistete Anzahlungen, 
   -   Geleistete Investitionszuwendungen, 
 
 
-   Sachanlagen, 
    -   Grundstücke, 
        -   Grundstücke, 
        -   grundstücksgleiche Rechte, 
        -   Bauten auf fremden Grundstücken, 
    -   Infrastrukturvermögen, Naturgüter, 
        Kunstgegenstände, 
    -   Technische Anlagen und Maschinen, 
        Betriebs- und Geschäftsausstattung, 
    -   Geleistete Anzahlungen, Anlagen im  
        Bau, 
 
-   Finanzanlagen, 
    -   Anteile an verbundenen Unternehmen, 
    -   Ausleihungen an verbundene Untern., 
    -   Beteiligungen, 
    -   Ausleihungen an Beteiligungen, 
    -   Wertpapiere des Anlagevermögens, 
    -   Sondervermögen, 
    -   Sonstige Ausleihungen (Finanz- 
        anlagen). 
 
 
-   Vorräte, 
 
-   Forderungen (gliedern nach) 
   -   Steuern, 

 
Bilanz 

(§ 41 Absatz 3 GemHVO NRW) 
 
§ 41 Absatz 3 Nummer 1 GemHVO NRW 
§ 41 Absatz 3 Nummer 1.1 GemHVO 
NRW 
 
Zuwendungen bei mengenmäßiger 
Gegenleistungsverpflichtung. 
 
§ 41 Absatz 3 Nummer 1.2 GemHVO 
NRW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 41 Absatz 3 Nummer 1.3 GemHVO 
NRW 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 41 Absatz 3 Nummer 2 GemHVO NRW 
§ 41 Absatz 3 Nummer 2.1 GemHVO 
NRW 
§ 41 Absatz 3 Nummer 2.2 GemHVO 
NRW 
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Aktive  
Rechnungsabgrenzung 
 
 
 

    -   Zuwendungen, 
    -   Lieferungen und Leistungen, 
    -   gegen verbundene Unternehmen, 
    -   gegen Beteiligungen, 
    -   Steuerverteilung und Finanzausgleich, 
-   Sonstige Vermögensgegenstände, 
    (keine Pauschalwertberichtigung) 
 
-   Wertpapiere des Umlaufvermögens, 
 
-   Kassenbestand, Bankguthaben, 
 
 
 
-   Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, 

soweit diese Aufwand für eine bestimmte 
Zeit nach dem Stichtag darstellen, 

-   ggf. Wesentlichkeitsabgrenzung möglich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 41 Absatz 3 Nummer 2.3 GemHVO 
NRW 
Liquide Mittel 
(§ 41 Absatz 3 Nummer 2.4 GemHVO 
NRW) 
 
§ 42 Absatz 1 GemHVO NRW 
 

 
Vermögensrechnung 

(Passiva) 
 

Eigenkapital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonderposten 
für Investitionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rückstellungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-   Nettoposition, 
 
 
-   Kapitalrücklage, 
    (z. B. zweckgebundene Kapitaleinlagen 
     für rechtlich unselbstständige Stiftungen) 
 
-   Gewinnrücklagen  
    (Verwaltungsrücklagen), 
 
-   Gewinnvortrag/Verlustvortrag, 
-   Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, 
 
 
Sonderposten für Investitionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   Pflichtrückstellungen, 
 
    -   Rückstellungen für Pensionen, 
 
    -   Steuerrückstellungen, 
    -   Sonstige Rückstellungen, 
 
        -   für Rechnungen, 
        -   für Prozesskosten, 
        -   für Schadensersatz, 
        -   für Gewährleistungen, 
        -   für drohende Verluste aus  
            schwebenden Geschäften, 
        -   für sonstigen Personalaufwand, 
        -   für Finanzausgleich, 
        -   für Schadstoffentsorgung, 
 

 
Bilanz 

§ 41 Absatz 4 GemHVO NRW 
 
§ 41 Absatz 4 Nummer 1 GemHVO NRW 
Allgemeine Rücklage 
(§ 41 Absatz 4 Nummer 1.1 GemHVO 
NRW) 
Sonderrücklage 
§ 41 Absatz 4 Nummer 1.2 GemHVO 
NRW 
 
Ausgleichsrücklage 
(§ 41 Absatz 4 Nummer 1.3 GemHVO 
NRW) 
-   Kein zulässiges Instrument 
§ 41 Absatz 4 Nummer 1.4 GemHVO 
NRW 
 
Sonderposten 
(§ 41 Absatz 4 Nummer 2 GemHVO 
NRW) 
-   für Zuwendungen, 
    (§ 43 Absatz 5 GemHVO NRW) 
-   für Beiträge, 
    (§ 43 Absatz 5 GemHVO NRW) 
-   für den Gebührenausgleich 
    (§ 43 Absatz 6 GemHVO NRW) 
-   Sonstige Sonderposten 
 
§ 36 GemHVO NRW und § 41 Absatz 4 
Nummer 3 GemHVO NRW 
§ 36 Absatz 1 und § 41 Absatz 4 Nummer 
3.1 GemHVO NRW 
-   Kein zulässiges Instrument 
§ 36 Absatz 4 und § 41 Absatz 4 Nummer 
3.4 GemHVO NRW 
-   keine gesonderte Regelung 
§ 36 Absatz 5 GemHVO NRW 
-   keine gesonderte Regelung 
-   keine gesonderte Regelung 
§ 36 Absatz 5 GemHVO NRW 
 
-   keine gesonderte Regelung 
 
§ 36 Absatz Absatz 2 und § 41 Absatz 4 
Nummer 3.2 GemHVO NRW 
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Verbindlichkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passive 
Rechnungsabgrenzung 

 

 
        -   für Rekultivierung von Deponien, 
 
        -   für Erstattungsansprüche, 
    -   Ausnahmen (kein Ansatz für: 
        -   Mittelbare Pensionsverpflichtungen, 
        -   für den Jahresabschluss, 
        -   für die Aufbewahrung der 
            Geschäftsunterlagen, 
        -  für unterlassene Instandhaltung, 
 
 
 
-   Anleihen und Obligationen, 
 
-   Gegenüber Kreditinstituten, 
 
 
-   Aus Steuern, 
-   Aus Zuwendungen, 
 
 
-   Erhaltene Anzahlungen 
, 
-   Aus Lieferungen und Leistungen, 
 
-   Gegenüber verbundenen Unternehmen, 
 
-   Gegenüber Beteiligungen, 
 
-   Aus Steuerverteilung und Finanz- 
    ausgleich, 
 
 
 
 
 
 
 
-   Sonstige Verbindlichkeiten, 
 

 
§ 36 Absatz Absatz 2 und § 41 Absatz 4 
Nummer 3.2 GemHVO NRW 
-   keine gesonderte Regelung 
-   keine gesonderte Regelung 
 
 
 
 
§ 36 Absatz 3 und § 41 Absatz 4 Nummer 
3.3 GemHVO NRW 
 
§ 41 Absatz 4 Nummer 4 GemHVO NRW 
§ 41 Absatz 4 Nummer 4.1 GemHVO 
NRW 
-   aus Krediten für Investitionen 
    (§ 86 Absatz 1 GO NRW und § 41 
    Absatz 4 Nummer 4.2 GemHVO NRW) 
-   Kein vorgegebener Ausweis 
-   Aus Transferleistungen 
§ 41 Absatz 4 Nummer 4.6 GemHVO 
NRW 
§ 41 Absatz 4 Nummer 4.8 GemHVO 
NRW 
§ 41 Absatz 4 Nummer 4.5 GemHVO 
NRW 
§ 41 Absatz 4 Nummer 4.2.1 GemHVO 
NRW 
§ 41 Absatz 4 Nummer 4.2.2 GemHVO 
NRW 
-   Kein vorgegebener Ausweis 
 
-   aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
    (§ 89 Absatz 2 GO NRW und § 41 
    Absatz 4 Nummer 4.3 GemHVO NRW) 
-   aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 
    gleichkommen 
    (§ 86 Absatz 4 GO NRW und § 41 
    Absatz 4 Nummer 4.4 GemHVO NRW 
§ 41 Absatz 4 Nummer 4.7 GemHVO 
NRW 
 
§ 42 Absatz 3 GemHVO NRW 
 

 
Erfolgsrechnung 

(ordentliche Erträge) 
 
 

 
 
 
 
-   Steuern, steuerähnliche Erträge 
 
-   Erträge aus Finanzausgleichs- 
    beziehungen 
-   Erträge aus Zuwendungen 
 
-   Erträge aus Verwaltungstätigkeit, 
    Umsatzerlöse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ergebnisrechnung 

(§ 38 i.V.m. § 2 GemHVO NRW) 
 

§ 2 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO NRW 
-   kein gesonderter Ausweis 
 
§ 2 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO NRW 
- sonstige Transfererträge 
(§ 2 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO NRW) 
-   öffentlich-rechtliche  
    Leistungsentgelte 
    (§ 2 Absatz 1 Nummer 4 GemHVO 
     NRW) 
-   privatrechtliche Leistungsentgelte 
    (§ 2 Absatz 1 Nummer 5 GemHVO 
     NRW) 
-   Kostenerstattungen und Kostenum- 
    lagen 
    (§ 2 Absatz 1 Nummer 6 GemHVO 
    NRW) 
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-   Bestandsveränderungen, 
-   Aktivierte Eigenleistungen, 
-   Sonstige Erträge. 
 

§ 2 Absatz 1 Nummer 9 GemHVO NRW 
§ 2 Absatz 1 Nummer 8 GemHVO NRW 
§ 2 Absatz 1 Nummer 7 GemHVO NRW 
 

 
Erfolgsrechnung 

(ordentliche  
Aufwendungen) 

 
 

 
 
 
 
-   Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit 
 
 
 
-   Personalaufwand 
-   Abschreibungen auf Sachanlagen und 
    das Umlaufvermögen 
-   Aufwendungen aus Finanzausgleich 
-   Aufwendungen für Zuwendungen  
-   Sonstige Aufwendungen 
 

 
Ergebnisrechnung 

(§ 38 i.V.m. § 2 GemHVO NRW) 
 

Aufwendungen für Sach- und Dienst- 
leistungen 
(§ 2 Absatz 1 Nummer 12 GemHVO 
NRW) 
§ 2 Absatz 1 Nummer 10 GemHVO NRW 
§ 2 Absatz 1 Nummer 13 GemHVO NRW 
 
-   kein gesonderter Ausweis 
§ 2 Absatz 1 Nummer 14 GemHVO NRW 
§ 2 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO NRW 
 

 
Erfolgsrechnung 

 

 
 
 
 
-   Erträge aus Beteiligungen, 
-   Erträge aus anderen Wertpapieren und  
    Ausleihungen, 
-   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
 
 
 
-   Abschreibungen auf Finanzanlagen und 
    Wertpapiere des Umlaufvermögens 
-   Aufwendungen aus Verlustübernahmen 
-   Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 

 
Ergebnisrechnung 

(§ 38 i.V.m. § 2 GemHVO NRW) 
 

-   erfasst als Finanzerträge, 
-   erfasst als Finanzerträge, 

 
Finanzerträge  
(§ 2 Absatz 1 Nummer 16 GemHVO 
NRW) 
 
-   erfasst unter Abschreibungen, 
 
-   kein gesonderter Ausweis 
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  
(§ 2 Absatz 1 Nummer 17 GemHVO 
NRW) 
 

 
Erfolgsrechnung 
(weitere Erträge 

und Aufwendungen) 
 

 
 
 
 
-   Außerordentliche Erträge, 
-   Außerordentliche Aufwendungen, 
-   Steuern 
-   Erträge aus Verlustübernahmen/ 
    Aufwendungen aus Gewinnabführungen 
 

 
Ergebnisrechnung 

(§ 38 i.V.m. § 2 GemHVO NRW) 
 

§ 2 Absatz 1 Nummer 18 GemHVO NRW 
§ 2 Absatz 1 Nummer 19 GemHVO NRW 
-   kein gesonderter Ausweis 
-   kein gesonderter Ausweis 
 
 

 
Erfolgsrechnung 

(Ergebnisse) 
 

 
 
 
 
-   Verwaltungsergebnis 
-   Finanzergebnis 
-   Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungs- 
    tätigkeit 
-   Außerordentliches Ergebnis 
-   Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 

 
Ergebnisrechnung 

(§ 38 i.V.m. § 2 GemHVO NRW) 
 

§ 2 Absatz 2 Nummer 1 GemHVO NRW 
§ 2 Absatz 2 Nummer 2 GemHVO NRW 
Ordentliches Jahresergebnis 
(§ 2 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO NRW) 
§ 2 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO NRW 
Jahresergebnis 
(§ 2 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO NRW) 
 

 
Anhang 

 

 
 
 
 
-   Der Anhang ist Bestandteil des Jahresab-

schlusses. Sein Inhalt richtet sich nach 
den Vorschriften §§ 284 ff. HGB. 

 
Anhang 

(§ 44 GemHVO NRW) 
 
Die Angabepflichten sind sowohl  zusam-
mengefasst in als auch in einzelnen 
haushaltsrechtlichen Vorschriften enthal-
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    -   Erläuterungen zur Vermögensrechnung 

und zur Erfolgsrechnung. 
-   Sonstige Pflichtangaben. 

-   Besonderheiten der öffentlichen Haus-
haltswirtschaft sind zu berücksichtigen. 
 

ten, z. B. § 35 Absatz 5 GemHVO NRW). 
Weitere Angabe- und Erläuterungspflich-
ten entstehen aus den örtlichen Verhält-
nissen. 
 

 
Finanzrechnung 

 

 
 
 
 
-  Darstellung der Veränderung des Zah-

lungsmittelbestandes in Form einer Cash-
flowrechnung (Anlehnung an DRS 2), 

-   CF aus laufender Geschäftstätigkeit (nach 
direkter oder indirekter Methode), 

-   CF aus Investitionstätigkeit (nach direkter 
Methode), 

-   CF aus Finanzierungstätigkeit, 
-   Finanzmittelfonds besteht aus Zahlungs-

mitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. 
 

 
Finanzrechnung 

(§ 39 i.V.m. § 3 GemHVO NRW) 
 
Die Finanzrechnung ist die dritte Säule 
des Drei-Komponenten-systems Sie dient 
dem Nachweis der von der Gemeinde im 
Haushaltsjahr erzielten Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen. Sie soll ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild des finanzwirtschaftlichen Ge-
schehens der Gemeinde im abgelaufenen 
Haushaltsjahr vermitteln. Mit ihr sollen die 
tatsächlichen Zahlungsströme der Ge-
meinde unmittelbar erfasst, zeitraumbe-
zogen abgebildet und nachgewiesen 
werden. 
 

 
Lagebericht 

 

 
 
 
 
-   Der Inhalt des Lageberichts bestimmt sich 

nach den §§ 289 und 315 HGB unter Be-
rücksichtigung der Rechnungslegungs-
standards DRS 15 und DRS 5.  

-   Besonderheiten der öffentlichen Haus-
haltswirtschaft sind zu berücksichtigen. 

 

 
Lagebericht 

(§ 48 GemHVO NRW) 
 
Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 
vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über 
die wichtigen Ergebnisse des Jahresab-
schlusses und Rechenschaft über die 
Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 
zu geben. Über Vorgänge von besonderer 
Bedeutung, auch solcher, die nach 
Schluss des Haushaltsjahres eingetreten 
sind, ist zu berichten. Außerdem hat der 
Lagebericht eine ausgewogene und um-
fassende, dem Umfang der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung entsprechende Analy-
se der Haushaltswirtschaft und der Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz-
lage der Gemeinde zu enthalten. In die 
Analyse sollen die produktorientierten 
Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemH-
VO NRW, soweit sie bedeutsam für das 
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage der Gemeinde sind, ein-
bezogen und unter Bezugnahme auf die 
im Jahresabschluss enthaltenen Ergeb-
nisse erläutert werden. Auch ist auf die 
Chancen und Risiken für die künftige 
Entwicklung der Gemeinde einzugehen; 
zu Grunde liegende Annahmen sind 
anzugeben.  
 

 
Konsolidierter 

Abschluss 
 
 

 
 
 
 
-   Verbund 
Ein Zusammenschluss der Kernverwaltung 
mit den rechtlich unselbstständigen und den 

 
Gesamtabschluss 
(§ 116 GO NRW) 

 
Der Gesamtabschluss soll ein haushalts-
wirtschaftlich zutreffendes Ergebnis der 
gesamten jahresbezogenen Tätigkeit 
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rechtlich selbstständigen Organisationsein-
heiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   Verbundene Einheiten 
Als verbundene Einheiten gelten und Unter-
nehmen und Einrichtungen, über die die 
Kernverwaltung einen beherrschenden 
Einfluss ausübt. Die Definition des § 290 
HGB ist anzuwenden. 
(keine grundsätzliche Abweichung von 
NRW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   Assoziierte Einheiten 
Als assoziierte Einheiten gelten und Unter-
nehmen und Einrichtungen, über die die 
Kernverwaltung einen maßgeblichen Ein-
fluss ausübt. Die Vermutung gilt dafür bei  
einem Anteil von 20 bis 50 v. H. 
(keine Abweichung von NRW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   Konsolidierung 
    (keine Abweichung von NRW) 

(Aufgabenerfüllung) der Gemeinde dar-
stellen. Diese Vorgaben beinhalten, dass 
dem gemeindlichen Gesamtabschluss die 
„Fiktion der wirtschaftlichen Einheit“, 
gebildet aus gemeindlicher Verwaltung 
und den gemeindlichen Betrieben, zu-
grunde gelegt wird. Eine faktische wirt-
schaftliche Einheit liegt dabei nicht vor 
und kann auch nicht angenommen wer-
den, denn die Betriebe der Gemeinde 
führen die gemeindlichen Aufgaben 
selbstständig durch. Sie sind daher wirt-
schaftlich betrachtet wie ein Fachbereich 
oder eine Abteilung der gemeindlichen 
Verwaltung tätig.  
 
Als gemeindliche Tochtereinheiten wer-
den insbesondere Betriebe der Gemeinde 
eingestuft, die in der gemeindlichen Bilanz 
unter dem Bilanzposten „Anteile an ver-
bundenen Unternehmen“ gesondert anzu-
setzen und im gemeindlichen Gesamtab-
schluss voll zu konsolidieren sind. Diese 
Gegebenheiten liegen regelmäßig bei 
gemeindlichen Betrieben des privaten 
Rechts vor, wenn diese unter der einheit-
lichen Leitung der Gemeinde stehen bzw. 
die Gemeinde auf das Unternehmen 
einen beherrschenden Einfluss ausübt 
(vgl. § 15 ff. AktG sowie § 290 HGB). Ein 
solcher Einfluss der Gemeinde auf einen 
Betrieb ist i.d.R. anzunehmen, wenn eine 
Beteiligung an dem Betrieb von mehr als 
50 % vorliegt oder andere Gründe, z. B. 
ein Vertrag, für einen solchen Einfluss 
sprechen.  
 
Als gemeindliche Tochtereinheiten wer-
den auch Betriebe der Gemeinde einge-
stuft, die in der gemeindlichen Bilanz 
unter dem Bilanzposten „Beteiligungen“ 
gesondert anzusetzen sind. Als „Beteili-
gungen“ sind dabei alle Anteile der Ge-
meinde, d.h. die mitgliedschaftlichen 
Vermögens- und Verwaltungsrechte an 
gemeindlichen Betrieben einzuordnen, die 
in der Absicht gehalten werden, eine 
dauernde Verbindung zu diesen Betrieben 
herzustellen. Eine Beteiligung der Ge-
meinde liegt i.d.R. vor, wenn sie an einem 
Unternehmen mit mehr als 20 v.H. betei-
ligt ist. Als Beteiligungen kommen dabei in 
Betracht, die Anteile an Kapitalgesell-
schaften und die Anteile an sonstigen 
juristischen Personen. 
 
In den gemeindlichen Gesamtabschluss 
hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss 
nach § 95 GO NRW und die Jahresab-
schlüsse des gleichen Geschäftsjahres 
aller gemeindlichen Betriebe in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu 
konsolidieren. In diesem Zusammenhang 
bezeichnet der Begriff „Konsolidierung“ 
die Technik der Aufrechnung bzw. Elimi-
nierung von Bilanzposten und Ergebnis-
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positionen bzw. GuV-Positionen. Bei der 
Durchführung der Vollkonsolidierung im 
Rahmen des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses sind insbesondere die Kapital-
konsolidierung sowie die Schuldenkonso-
lidierung betroffen, weil bei diesen beiden 
Vorgängen der von der Gemeinde in ihrer 
Bilanz angesetzte Beteiligungsbuchwert 
für einen gemeindlichen Betrieb mit dem 
Eigenkapital dieses Betriebes aufgerech-
net wird. 
(§ 50 Absatz 1 GemHVO NRW)  
 

 
Anhang 

 

 
 
 
 
Auf den Anhang sind die Regelungen der §§ 
313 f. HGB sowie die Regelungen zum 
Einzelabschluss anzuwenden. 
 

 
Gesamtanhang 

(§ 51 Absatz 2 GemHVO NRW) 
 

Im Gesamtanhang sind zu den Posten der 
Gesamtbilanz und den Positionen der 
Gesamtergebnisrechnung die verwende-
ten Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden anzugeben und so zu erläutern, 
dass sachverständige Dritte die Wertan-
sätze beurteilen können. Die Anwendung 
von zulässigen Vereinfachungsregelun-
gen und Schätzungen ist im Einzelnen 
anzugeben.  

 
 

Lagebericht 
 

 
 
 
 
Auf den Lagebericht sind die Regelungen 
des § 315 HGB sowie die Regelungen zum 
Einzelabschluss anzuwenden. 

 
Gesamtlagebericht 

(§ 51 Absatz 1 GemHVO NRW) 
 

Durch den Gesamtlagebericht ist das 
durch den Gesamtabschluss zu vermit-
telnde Bild der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzgesamtlage der Ge-
meinde einschließlich der verselbststän-
digten Aufgabenbereiche zu erläutern. 
Dazu sind in einem Überblick der Ge-
schäftsablauf mit den wichtigsten Ergeb-
nissen des Gesamtabschlusses und die 
Gesamtlage in ihren tatsächlichen Ver-
hältnissen darzustellen. Außerdem hat der 
Lagebericht eine ausgewogene und um-
fassende, dem Umfang der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung entsprechende Analy-
se der Haushaltswirtschaft der Gemeinde 
unter Einbeziehung der verselbstständig-
ten Aufgabenbereiche und der Gesamtla-
ge der Gemeinde zu enthalten. In die 
Analyse sollen die produktorientierten 
Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemH-
VO NRW, soweit sie bedeutsam für das 
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzgesamtlage der Gemeinde 
sind, einbezogen und unter Bezugnahme 
auf die im Gesamtabschluss enthaltenen 
Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf 
die Chancen und Risiken für die künftige 
Gesamtentwicklung der Gemeinde einzu-
gehen; zu Grunde liegende Annahmen 
sind anzugeben. 

 
 

Anlagen 
 

 
-   Gliederung der Vermögensrechnung und  
    der Erfolgsrechnung, 

 
-   § 41 und § 2 GemHVO NRW i.V.m. Nr. 
    1.6.5 des Runderlasses des Innenmi- 
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-   Anlagengitter, 
 
 
 
-   Anhang, 
-   Lagebericht, 
-   Finanzrechnung/Cashflow-Rechnung 
 

    nisteriums vom 24.02.2005 (SMBl. 
    NRW. 6300). 
-   § 45 GemHVO NRW i.V.m. Nr. 1.6.6 
    des Runderlasses des Innenministe- 
    riums vom 24.02.2005 (SMBl. NRW. 
    6300). 
- keine Gliederungsvorgaben 
- keine Gliederungsvorgaben 
-   § 3 GemHVO NRW i.V.m. Nr. 1.6.3 
    des Runderlasses des Innenministe- 
    riums vom 24.02.2005 (SMBl. NRW. 
    6300). 
 

Abbildung 17 „Die Standards staatlicher Doppik“ 
 
Die aufgezeigten Inhalte sind wichtige Eckpunkte der Standards staatlicher Doppik. Sie werden im Einzelnen aber 
erst verständlich und nachvollziehbar, wenn den einzelnen Festlegungen spezielle Sachverhalte zu Grunde ge-
legt werden. Bedauerlich ist in diesem Zusammenhang die uneingeschränkte Übernahme vieler privatwirtschaft-
lich geprägter Begriffe durch die unmittelbare Anwendung bestimmter Abschnitte des Handelsgesetzbuches. Die 
staatliche Doppik sollte das haushaltswirtschaftliche Handeln der öffentlichen Einheiten auch durch die Begriff-
lichkeiten ausreichend wiederspiegeln (vgl. § 7a HGRG). 
 
In der tatsächlichen mehrjährigen Anwendung wird sich erst herausstellen, ob die unmittelbare Übernahme han-
delsrechtlicher Vorschriften unter Berücksichtigung der Gesamtziele der öffentlichen Haushaltswirtschaft immer 
sachgerecht und geeignet ist. Insgesamt dürften im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft künftig nicht 
mehr alle sachgerechten Informationen in einem "Werk" enthalten sein. Die Gemeinde muss z. B. für bestimmte 
Adressatengruppen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft eigenständige zweckorientierte Jahresabschlüsse 
abstellen und öffentlich machen.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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Die IPSAS als internationale Standards 
 
 
 
1. Die Festlegung von IPSAS 
 
Zur Auslegung der Grundsätze des gemeindlichen Haushaltsrechts können hilfsweise auch die internationalen 
Rechnungslegungsstandards für den öffentlichen Sektor als eine mögliche Orientierung herangezogen werden. 
Das „International Public Sektor Accounting Standard Board" (IPSASB) hat eine Vielzahl von Standards entwi-
ckelt und unter dem Begriff "IPSAS" veröffentlicht. Dieses Gremium gehört zur IFAC, die als internationale (pri-
vate) Vereinigung der mit dem Rechnungswesen und mit der Prüfung befassten Experten besteht. Es versucht, 
durch weltweit abgestimmte Standards eine Harmonisierung des Rechnungswesens zu erreichen.  
 
Die IPSAS als fachliche Regelungen sollen sowohl einen Rahmen als auch eine Grundlage für die Rechnungsle-
gung und die Jahresabschlüsse öffentlicher Einheiten darstellen. Sie enthalten eine Vielzahl von bestimmten 
fachlichen Vorgaben, aber auch eine Vielzahl von Wahlrechten. Ihre Ableitung aus den IAS/IFRS, die in der Pri-
vatwirtschaft Anwendung finden, hat z. B. dazu geführt, dass die im öffentlichen Bereich bestehende verbindliche 
Haushaltsplanung und andere spezielle Gemeinwohl bedingte Besonderheiten bisher nicht ihrer Bedeutung ent-
sprechend behandelt wurden.  
 
Die IPSAS stellen derzeit auch noch kein in sich abgeschlossenes Regelwerk dar, das insgesamt auf die ge-
meindliche Haushaltswirtschaft übertragbar ist. Es soll vom IPSASB noch stärker auf die Bedürfnisse und das 
Handeln der öffentlichen Einheiten ausgerichtet werden. Gleichwohl können die IPSAS im gemeindlichen Haus-
haltsrecht berücksichtigt werden, weil dieses Regelwerk der Informationsvermittlung der Adressaten der Haus-
haltswirtschaft der Gemeinden dient. Den unterschiedlichen Zwecken kann dabei z. B. nicht ein einziger Jahres-
abschluss gerecht werden. Es bedarf vielmehr adressaten- und informationsbezogener Abschlüsse. 
 
Vielfach bestehen zudem auch noch Bedenken und Zweifel, ob die Besonderheiten des öffentlichen Bereiches 
und das Informationsinteresse seiner Adressaten überhaupt ausreichend und weltweit einheitlich berücksichtigt 
werden können. Insbesondere der Sachverhalt, dass sich ggf. Rechtsfolgen aus den aufgestellten Jahresab-
schlüssen ergeben müssen, ist hinsichtlich der Vielzahl der möglichen Wahlrechte bei den IPSAS noch unzu-
reichend berücksichtigt, wenn diese ungeschmälert im öffentlichen Bereich zur Anwendung kommen sollen. Da-
bei kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Wahlrechte unmittelbar anzuwendende Gebote für die Ge-
meinde darstellen, z. B. bei Vorgaben für die Bilanzierung, aus denen dann eine Bilanzierungspflicht folgt.  
 
 
2. Wichtige Grundbegriffe in den IPSAS 
 
Die IPSAS als fachliche Regelungen sollen durch allgemein geltende Grundbegriffe die mit ihnen zu schaffenden 
Grundlagen für die Rechnungslegung und die Jahresabschlüsse öffentlicher Einheiten sichern. Die Grundbegriffe 
können dabei als fachliche Vorgaben verstanden werden, die sich auf alle Standards für öffentliche Einheiten 
auswirken. Sie erleichtern und verdeutlichen dadurch die Anwendung der IPSAS durch öffentliche Einheiten. Eine 
Auswahl solcher Grundbegriffe wird nachfolgend vorgestellt (vgl. Abbildung). 
 

 
Grundbegriffe in den IPSAS 

 
 

GRUNDBEGRIFF 
 

INHALTE 
 

Anschaffungskosten 
 

 
Als Wertmaßstab ist der Betrag an zu leistenden 
Finanzmitteln für einen von Dritten erworbenen 
Vermögensgegenstand anzusehen, der dem Entgelt 
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Grundbegriffe in den IPSAS 

 
 

GRUNDBEGRIFF 
 

INHALTE 
entspricht, das der Erwerber als Gegenleistung 
aufzubringen hat (vgl. IPSAS 16.7). 
 

 
Aufwendungen 

 

 
Als Messgröße gilt der Ressourcenverbrauch oder 
der Wegfall von Nutzen in einer Periode, der zu 
einer Verringerung des Eigenkapitals führt (vgl. 
IPSAS 1.7). 
 

 
Barwert (present value) 

 

 
Als Wertgröße gilt der abgezinste Betrag an Zahlun-
gen, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit der 
öffentlichen Einheit voraussichtlich zu leisten sind, z. 
B. um Verpflichtungen gegenüber Beschäftigten 
abgelten zu können (vgl. IPSAS 25.10). 
 

Derivat 

 
Ein Finanzinstrument, dessen Wertentwicklung an 
einen bestimmten Zinssatz, eine Preis, einen Wech-
selkurs oder Index gekoppelt ist und auf Marktbe-
dingungen reagiert. Dafür ist keine Anzahlung erfor-
derlich. Der Ausgleich erfolgt erst zu einem späteren 
Zeitpunkt (vgl. IPSAS 29.10). 
 

 
Eigenkapital 

 

 
Als Wertgröße gilt der Betrag als Residualwert, der 
verbleibt, wenn die Schulden betragsmäßig von den 
Vermögenswerten in Abzug gebracht werden (vgl. 
IPSAS 1.7). 
 

 
Erträge 

 

 
Als Messgröße gilt der Bruttozufluss als Zugang von 
Ressourcen oder Nutzen in einer Periode, der zu 
einer Erhöhung des Eigenkapitals führt (vgl. IPSAS 
1.7 und 9.11). 
  

 
Geldflussrechnung 

 

 
In der Geldflussrechnung als Finanzrechnung einer 
Periode werden die Veränderungen der Finanzmittel 
bzw. Zahlungsmittel erfasst (vgl. IPSAS 2.8). 
 

 
Herstellungskosten 

 

 
Als Wertmaßstab ist der Betrag an Aufwendungen 
für einen Vermögensgegenstand anzusehen, die 
dem Entgelt entspricht, das für die Herstellung des 
Vermögensgegenstandes als Gegenleistung aufzu-
bringen ist (vgl. IPSAS 17.37). 
 

Neubewertungsmodell 

 
Ein Vermögenswert ist zu einem Neubewertungsbe-
trag zu bilanzieren, der seinem tatsächlichen Wert 
entspricht. Es soll erreicht werden, dass der Buch-
wert nicht wesentlich von dem Wert abweicht, der 
den tatsächlichen Verhältnissen zum Abschluss-
stichtag entspricht. Eine Prüfung ist zu jedem Ab-
schlussstichtag und eine Änderung bei Wesentlich-
keit vorzunehmen.  
 
Der Bedarf für die Neubewertung eines Vermö-
genswertes führt dazu, dass alle Güter (Werte) 
derselben Anlageklasse neu zu bewerten sind. Für 
die Differenzen daraus soll eine Neubewertungs-
rücklage angesetzt werden, mit der Verrechnungen 
(auch bei Wertminderungen) erfolgen können (vgl. 
IPSAS 17.44 ff.). 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

INTERNATIONALE STANDARDS 

HAUSHALTSRECHTLICHE REGELUNGEN 273 

 
Grundbegriffe in den IPSAS 

 
 

GRUNDBEGRIFF 
 

INHALTE 

 
Periode 

 

 
Abgegrenzter Zeitraum, in der eine Geschäftstätig-
keit der öffentlichen Einheit erfolgt, deren Ergebnis 
nach Ablauf der Periode durch einen Abschluss 
gemessen wird. Die Erträge sind bei der Entstehung 
und die Aufwendungen bei der Leistung zu erfassen. 
Der Zeitpunkt des Zuflusses oder Abflusses von 
Zahlungsmitteln ist nicht ausschlaggebend (vgl. 
IPSAS 1.7; 2.8 und 3.7). 
 

Schulden 
 

 
Wertgröße von Verpflichtungen der öffentlichen 
Einheit gegenüber Dritten (Verbindlichkeiten) auf-
grund eines Ereignisses in der Vergangenheit, deren 
Tilgung durch die Einheit der Dritte erwartet (vgl. 
IPSAS 1.7 und 19.18). 
 

 
Transaktionen 

mit Gegenleistung 
 

 
Geschäftsvorfälle der öffentlichen Einheit, bei denen 
die Geschäftspartner gegenseitig Vermögenswerte 
oder Dienstleistungen gegen Zahlungsmittel, Dienst-
leistungen oder die Nutzung von Vermögenswerten 
tauschen. Die Erträge sind dabei zum Wert der 
Gegenleistung zu bemessen (vgl. IPSAS 9.11 und 
17.13). 
 

 
Transaktionen 

ohne Gegenleistung 
 

 
Geschäftsvorfälle der öffentlichen Einheit, bei denen 
ein Geschäftspartner eine Leistung von einem Drit-
ten erhält oder eine Leistung an einen Dritten er-
bringt, ohne dass der Dritte etwas Gleichwertiges zu 
leisten hat (vgl. IPSAS 9.11). 
 

 
Vermögenswert 

 

 
Ein Wirtschaftsgut, das aus einem Ereignis heraus in 
der Verfügungsmacht der Einheit steht und von dem 
die öffentliche Einheit als Verfügungsberechtigte 
erwartet, dass ihr daraus ein Nutzen für einen länge-
ren Zeitraum entsteht (vgl. IPSAS 1.7). 
  

Vorräte 

 
Bei einer öffentlichen Einheit beziehen sich die 
Vorräte vielfach auf Dienstleistungen. Sofern unferti-
ge Leistungen bilanziert werden, konnte von der 
Einheit noch kein entsprechender Ertrag erzielt 
werden (vgl. IPSAS 12.9). 
 

 
Währung (funktional) 

 

 
Die „funktionale“ Währung ist die Währung, aufgrund 
derer Geschäfte und Verträge abgewickelt werden. 
Sie muss nicht als Berichtswährung bei der Darstel-
lung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses 
zur Anwendung kommen (vgl. IPSAS 4.11). 
 

Wirtschaftliche Einheit 

 
Ein abgegrenzter Kreis von Einheiten mit einer 
beherrschenden Einheit (Muttereinheit) und den 
dazugehörigen beherrschten Einheiten (Tochterein-
heiten) als öffentliche Einheiten oder Verwaltungs-
einheiten (vgl. IPSAS 1.8). 
 

 
Zeitwert (fair value) 

 

 
Als Wertgröße ist der Betrag anzusehen, der aufge-
bracht wird, um bei einem Vertragspartner einen 
Vermögenswert zu erhalten oder eine Schuld zu 
tilgen. Die Wertgröße ist zu jedem Abschlussstichtag 
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GRUNDBEGRIFF 
 

INHALTE 
zu ermitteln (periodische Neubewertung) und mit 
dem Buchwert zu vergleichen (vgl. IPSAS 17.44 ff.). 
 

Abbildung 18 „Grundbegriffe in den IPSAS“ 
 
 
3. Die einzelnen IPSAS 
 
Für eine tatsächliche Anwendung durch öffentliche Einheiten bedürfen diese Standards grundsätzlich einer Über-
nahme in haushaltsrechtliche Vorschriften. Die Bezeichnungen in der nachfolgenden Übersicht aufgeführten 
Angaben dienen der Klarstellung und Nachvollziehbarkeit sowie des Verständnisses. Sie stellen eine Auswahl 
dar, durch die ein Zusammenhang entstehen soll und sind dem Buch "IPSAS - Autorisierte Übersetzung der 
IPSAS Standards" der KPMG (Ausgabe 2011) entnommen worden. In diesem Zusammenhang wird auf die Dar-
stellung des „Cash-Basis IPSAS: Rechnungslegung auf der Grundlage des Zahlungsprinzips“ (Service Concessi-
on Arrangements: Grantor) verzichtet. Die nachfolgende Übersicht soll einen Überblick über die einzelnen Stan-
dards für die weitere Diskussion ermöglichen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die IPSAS 

 
 

NUMMER 
 

BEZEICHNUNG 
 

INHALTE 
 

NRW-VORSCHRIFTEN 

 
IPSAS 1 

 

 
Darstellung  

des Abschlusses 
 

(Presentation of Financial  
Statements) 

 

 
Ziel: 
Vorgaben für die Darstellung eines 
Abschlusses.  
 
-  Definitionen: 
   -  periodengerechte 
      Rechnungslegung, 
   -  Wesentlichkeit; 
-  Bestandteile des Abschlusses: 
   -  Bilanz, 
   -  Erfolgsrechnung, 
   -  Geldflussrechnung, 
   -  Vergleich: 
      Budget-(Plan-)Werte/Ist-Werte, 
   -  Anhang, 
   -  Eigenkapitalrechnung; 
-  Zwecke des Abschlusses: 
   -  Informationen über die  
      Vermögens- und Finanzlage,  
   -  Informationen über die 
      Cashflows, 
   -  Informationen über die wirt- 
      schaftliche Leistungsfähigkeit, 
   -  Rechenschaft über die  
      Verwendung der Ressourcen; 
-  Aufstellung und Veröffentlichung 
   innerhalb von sechs Monaten. 
 

 
 
 
 
 
Vergleichbare formelle und 
materielle Vorgaben für den 
Jahresabschluss.  
 
(§§ 95 und 96 GO; §§ 32, 
37, 38, 39, 41, 44 GemH-
VO) 
 

 
 
 
 
 
 
 

IPSAS 2 

 
 
 
 
 
 

Geldflussrechnung 
 

 
 
Ziel: 
Aufzeigen der Quellen der Finanz-
mittel und ihre Verwendung. 
 
-  Definitionen: 
   -  Zahlungsmittel, 

 
 
 
 
 
Gliederung, Aufbau und 
Inhalte der Finanzrechnung, 
Erfassung der Zahlungs-
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Die IPSAS 

 
 

NUMMER 
 

BEZEICHNUNG 
 

INHALTE 
 

NRW-VORSCHRIFTEN 
 (Cash Flow Statements) 

 
   -  Zahlungsmitteläquivalente, 
   -  Finanzierungstätigkeit; 
-  Darstellung: 
   -  Cashflow aus der betrieblichen  
      Tätigkeit (direkte oder indirekte  
       Methode), 
   -  Cashflow aus der Investitions-  
      und Finanzierungstätigkeit, 
   -  Cashflows auf Nettobasis  
      und in Fremdwährung. 
       

ströme stellen vergleichbare 
Vorgaben dar.  
 
(§§ 3, 27 und 38  
GemHVO)  

 
 
 

IPSAS 3 
 

 
Bilanzierungs- und  

Bewertungsmethoden,  
Änderungen  

von Schätzungen  
und Fehlern 

 
(Accounting Policies, Changes 

in Accounting Estimates an 
Errors) 

 

 
Ziel: 
Vorgaben zur Auswahl und Ände-
rung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden. 
 
-  Definitionen: 
   -  Begriff „Anwendung“, 
   -  Änderung der Schätzung; 
-  Bilanzierungs- und Bewertungs- 
   methoden: 
   -   Auswahl und Anwendung, 
   -  Stetigkeit, 
   -  Änderung der Bilanzierungs- und 
      Bewertungsmethoden, 
   -  Anwendung der Änderungen, 
   -  Angabepflichten; 
-  Änderung von Schätzungen: 
   -  Auswirkungen, 
   -  Angabepflichten; 
-  Fehler: 
   -  Anpassungspflicht, 
   -  Angabepflichten. 
 

  
 
 
 
 
 
Allgemeine Bewertungsan-
forderungen, Änderungen 
von Schätzungen und 
Fehlern nach den GoB; 
Anpassungspflicht bei 
Rechtswidrigkeit). 
 
(§ 91 GO; § 32 GemHVO) 
 
 

 
 
 
 

IPSAS 4 
 

 
 

Auswirkungen 
von Änderungen  

der Wechselkurse 
 

(The Effects of Changes  
in Foreign Exchange Rates) 

 

 
Ziel: 
Einbeziehung von Fremdwährungs-
geschäften und ausländischen 
Betriebe in den Abschluss. 
 
-  Definitionen: 
   -  Kurse, 
   -  funktionale Währung; 
-  Bilanzierung: 
   -  erstmalig, 
   -  in Folgeperioden, 
   -  Erfassung von Wechselkurs- 
      differenzen, 
   -  Wechsel der Währung, 
   - andere Berichtswährung; 
-  Angabepflichten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Vorgaben nach den 
haushaltsrechtlichen Vor-
schriften; ggf. Pflicht zur 
Rückstellungsbildung und 
Angaben im Anhang. 
 
(§ 36 GemHVO) 

 
 
 
 

IPSAS 5 
 

 
 
 

Fremdkapitalkosten 
 

(Borrowing Costs) 
 

 
Ziel: 
Vorgabe der Bilanzierungsmethode 
für Fremdkapitalkosten. 
 
-  Definitionen: 
   -  Vermögenswerte, 
   -  Fremdkapitalkosten, 
   -  wirtschaftliche Einheit; 
-  Fremdkapitalkosten: 
   -  Erfassung als Aufwand, 
   -  Aktivierung bei der Herstellung 
      eines Vermögenswertes; 

 
 
 
 
 
Zuordnung in der Ergebnis-
rechnung; Rechnungsab-
grenzung; keine Zuordnung 
zu den Herstellungskosten. 
 
(§§ 2, 33 und 42  
GemHVO) 
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Die IPSAS 

 
 

NUMMER 
 

BEZEICHNUNG 
 

INHALTE 
 

NRW-VORSCHRIFTEN 
-  Methoden: 
   -  Benchmark-Methode, 
   -  alternative Methode; 
-  Angabepflichten. 
 

IPSAS 6 
 

Konsolidierte 
und Einzelabschlüsse 

 
(Consolidated and Separate  

Financial Statements) 
 

 
Ziel: 
Vorgabe von Anforderungen für die 
Erstellung und Darstellung konsoli-
dierter Abschlüsse und für die 
Rechnungslegung beherrschter 
Betriebe. 
 
-  Definitionen: 
   -  Einzelabschluss, 
   -  Beherrschte Einheit, 
   -  Minderheitsanteil; 
-  Konsolidierter Abschluss: 
   -  Konsolidierungskreis, 
   -  Konsolidierungsschritte, 
   -  Bilanzierung im gesonderten 
      Abschluss der Einheiten; 
-  Anwendungsbereich des konsoli- 
   dierten Abschlusses: 
   -  Entstehung der Beherrschung, 
   -  Bedeutung der Beherrschung, 
   -  Festlegung der Beherrschung; 
-  Vorgehensweise, 
-  Angabepflichten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vergleichbare Vorgaben für 
den Gesamtabschluss. 
Diese bewirken auch An-
passungen bei den Einzel-
abschlüssen der Betriebe, 
die dann eine "GB II" zu 
ihrem Abschluss nach 
Maßgabe der Muttereinheit 
aufstellen. 
 
(§ 116 GO; §§ 49 ff. 
GemHVO) 
 

 
IPSAS 7 

 

Anteile  
an assoziierten Einheiten 

 
(Investments in Associates) 

 

 
Ziel: 
Vorgaben für die Anwendung der 
Equity-Methode. 
 
-  Anwendungsbereich, 
-  Definitionen: 
   -  Equity-Methode, 
   -  maßgeblicher Einfluss; 
-  Angabepflichten. 
 

 
 
 
 
 
Anwendung der Equity-
Methode als Konsolidie-
rungsvorgabe. 
 
(§ 50 GemHVO) 
 

 
IPSAS 8 

 

Anteile  
an Joint Ventures 

 
(Interests in Joint Ventures) 

 

 
Ziel: 
Vorgaben zur Bilanzierung von 
Gemeinschaftsunternehmen. 
 
-  Anwendungsbereich, 
-  Definitionen: 
   -  gemeinschaftliche Führung, 
   -  Quotenkonsolidierung, 
   -  Partnereinheit; 
-  gemeinschaftliche Tätigkeiten, 
-  Vermögenswerte bei  
   gemeinschaftlicher Führung, 
-  gemeinschaftlich geführte  
   Einheiten, 
-  Abschluss einer Partnereinheit, 
-  Angabepflichten. 
 

 
 
 
 
 
Keine Vorgabe für Gemein-
schaftsunternehmen nach 
den haushaltsrechtlichen 
Vorschriften. Der § 310 
HGB (Anteilmäßige Konso-
lidierung) findet keine An-
wendung. 
 
 (§ 50 GemHVO) 

 
 
 
 

IPSAS 9 
 

 
Erträge aus Transaktionen  

mit zurechenbarer 
Gegenleistung 
(Lieferungen  

und Leistungen) 
 

 
Ziel: 
Festlegung der Behandlung von 
Erträgen aus zurechenbarer Gegen-
leistung. 
 
-  Anwendung bei Erträgen aus 

 
 
 
 
 
 
Abgrenzung der Erträge 
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Die IPSAS 

 
 

NUMMER 
 

BEZEICHNUNG 
 

INHALTE 
 

NRW-VORSCHRIFTEN 
(Revenue from Exchange  

Transactions) 
 

   -  Dienstleistungen, 
   -  Verkauf von Gütern, 
   -  Nutzung von Vermögen durch  
      Dritte (Entgelte, Zinsen); 
-  Definitionen: 
   -  Ertrag, 
   -  Transaktion mit zurechenbarer 
      Gegenleistung, 
   -  Transaktion ohne zurechenbare 
      Gegenleistung; 
-  Erträge aus: 
   -  Verkauf von Gütern, 
   -  Erbringen von Dienstleistungen, 
   -  Zinsen, 
   -  Nutzungsentgelten (Lizenzen), 
   -  Dividenden; 
-  Abgrenzung einer Transaktion. 
 

nach Arten, z. B. Sach- und 
Dienstleistungen, und deren 
Erfassung in der Ergebnis-
rechnung. 
 
(§§ 2, 11 und 38 GemHVO) 
 

 
IPSAS 10 

 

 
Rechnungslegung  

in Hochinflationsländern 
 

(Financial Reporting in  
Hyperinflationary Economies) 

 

 
Ziel: 
Vorgaben zur Anpassung der Be-
richterstattung wegen der Hyperin-
flation. 
 
-  Anpassung des Abschlusses in  
   Bilanz, Erfolgsrechnung und  
   Geldflussrechnung, 
-  Angabepflichten. 
 

 
 
 
 
 
Keine Vorgaben nach den 
haushaltsrechtlichen Vor-
schriften. 
 

 
IPSAS 11 

 

Bau- und 
Fertigungsaufträge 

 
(Construction Contracts) 

 

 
 
Ziel: 
Vorgaben zur Bilanzierung von 
Erlösen und Kosten bei Bau- und 
Fertigungsaufträgen. 
 
-  Definitionen: 
   -  Bau-und Fertigungsaufträge, 
   -  Auftragnehmer, 
   -  Verträge, 
   -  Auftragserlös, 
   -  Auftragskosten; 
-  Erfassung von 
   -  Auftragserlösen, 
   - Auftragsaufwand, 
   -  erwartete Defizite; 
-  Angabepflichten.  
 

 
 
 
 
 
 
Bilanzierung der Investiti-
onskosten nach Auftrags-
vergabe und durch Vertei-
lung der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten auf 
die Herstellungszeit ent-
sprechend der Erstellung. 
 
(§§ 3, 11, 14, 39 und 41 
GemHVO) 
 

 
IPSAS 12 

 

 
Vorräte 

 
(Inventories) 

 

 
Ziel: 
Vorgaben zur Bilanzierung von 
Vorräten. 
 
-  Definitionen: 
   -  Wertgrößen, 
   -  Vorräte, 
   -  Transaktion; 
-  Erfassung als Aufwand, 
-  Arten der Vorräte, 
-  Bewertung von Vorräten, 
-  Bewertungsvereinfachungs- 
   verfahren, 
-  Angabepflichten.  
 

 
 
 
 
 
Bewertung und Bilanzierung 
von Vermögensgegenstän-
den, u.a. Vorräte. 
 
(§§ 33, 34 und 41  
GemHVO) 
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NUMMER 
 

BEZEICHNUNG 
 

INHALTE 
 

NRW-VORSCHRIFTEN 
 

IPSAS 13 
 

Leasingverhältnisse 
 

(Leases) 
 

Ziel: 
Vorgaben zur Klassifizierung und 
Bilanzierung von Leasingverhältnis-
sen. 
 
-  Definitionen: 
   -  Beginn der Laufzeit, 
   -  wirtschaftliche Nutzungsdauer, 
   -  Finanzierungsleasing, 
   -  Leasingverhältnis; 
-  Bilanzierung: 
   -  Ansatz beim Leasinggeber, 
   -  Ansatz beim Leasingnehmer. 
 

 
 
 
 
 
Keine allgemeinen Vorga-
ben nach den haushalts-
rechtlichen Vorschriften. 
Abgrenzung und Bilanzie-
rung nach den wirtschaftli-
chen Verhältnissen und 
aufgrund der Vertragsge-
staltung im Einzelfall. 
 
(§ 33 und 41 GemHVO) 
 

IPSAS 14 
 

Ereignisse nach dem  
Abschlussstichtag 

 
(Events after  

the Reporting Date) 
 

 
Ziel: 
Vorgaben zur Berücksichtigung von 
Ereignissen nach dem Abschluss-
stichtag. 
 
-  Definitionen: 
   -  zu berücksichtigende Ereignisse 
      nach dem Abschlussstichtag, 
   -  nicht zu berücksichtigende  
      Ereignisse nach dem Abschluss- 
      Stichtag; 
-  Abgrenzung des Zeitraumes 
   zwischen dem Abschlussstichtag 
   und der Freigabe des Abschlusses 
   zur Veröffentlichung; 
-  Angabepflichten. 
 

 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung von wert-
aufhellenden Ereignissen 
innerhalb von drei Monaten 
nach dem Abschlussstich-
tag; nicht bis zur Feststel-
lung durch den Rat und 
keine wertbegründenden 
Ereignisse. 
 
(§ 32 GemHVO) 
 

IPSAS 15 
Finanzinstrumente - 

Offenlegung 
und Darstellung 

(Ersetzt durch IPSAS 28, 29 und 30) 

 

 
 
 
 

IPSAS 16 
 

 
 

Als Finanzinvestition 
gehaltene Immobilien 

 
(Investment Property) 

 

 
Ziel: 
Vorgaben zur Bilanzierung von als 
Finanzinvestitionen gehaltenen 
Immobilien. 
 
-  Definitionen: 
   -  als Finanzinvestition  gehaltene 
      Immobilien, 
   -  selbstgenutzte Immobilien; 
-  Vorgaben für die Erfassung, 
-  Bewertung: 
   -  nach Anschaffungs- oder Her- 
      Stellungskosten, 
   -  Neubewertung, 
   -  Wertminderung/Wertaufholung; 
-  Bestandsübertragungen, 
-  Abgänge, 
-  Angabepflichten: 
   -  zum Modell des tatsächlichen  
      Werts, 
   -  zum Anschaffungskostenmodell. 
 

 
 
 
 
 
 
Differenzierung der Bilan-
zierung von Vermögensge-
genständen als wirtschaftli-
cher Eigentümer nur nach 
Sachgesichtspunkten. Nicht 
unter Ertragsgesichtspunk-
ten, auch wenn die Ge-
meinde der Leasingnehmer 
ist. 
 
(§§ 33 und 41 GemHVO) 

IPSAS 17 
 

Sachanlagen 
 

(Property, Plant, and Equip-
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ment) 

 
Ziel: 
Vorgabe der Bilanzierungsmethoden 
für Sachanlagen. 
 
-  Definitionen: 
   -  Sachanlagenklasse, 
   -  Anschaffungs- oder  
      Herstellungskosten, 
   -  Abschreibung, 
   -  Wertminderungsaufwand, 
   -  Sachanlagen; 
-  Erfassung, 
-  Bewertung: 
   -  nach Anschaffungs- oder Her- 
      Stellungskosten, 
   -  Neubewertung, 
   -  Wertminderung/Wertaufholung; 
-  Abschreibungen, 
   -  Methode, 
   -  Zeitraum, 
   -  Volumen; 
-  Ausbuchung, 
-  Angabepflichten. 
 

 
 
 
 
 
Differenzierung der Bilan-
zierung von Vermögensge-
genständen als wirtschaftli-
cher Eigentümer und nur 
nach Sachgesichtspunkten. 
 
(§§ 33, 35 und 41  
GemHVO) 
 

 
IPSAS 18 

 

Segmentberichterstattung 
 

(Segment Reporting) 
 

 
Ziel: 
Vorgabe von Grundsätzen zur Dar-
stellung von Finanzinformationen. 
 
-  Definitionen: 
   -  betriebliche Tätigkeit, 
   -  Finanzierungstätigkeit, 
   -  Investitionstätigkeit, 
   -  Segment, 
   -  Segmenterträge, 
   -  Segmentaufwendungen, 
   -  Segmentvermögen, 
   -  Segmentverbindlichkeiten; 
- Berichterstattung nach Segmenten: 
   -  Berichtsstrukturen, 
   -  Segmentarten, 
   -  Mehrfach Segmente, 
   -  betriebliche Ziele; 
- Angabepflichten. 
 

 
 
 
 
 
Darstellung der haushalts-
wirtschaftlichen Analyse 
unter Beachtung der pro-
duktorientierten Aufgaben-
erfüllung und wirtschaftli-
chen Lage im Lagebericht. 
 
(§ 48 GemHVO) 

 
IPSAS 19 

 

Rückstellungen,  
Eventualverbindlichkeiten 
und Eventualforderungen 

 
(Provisions, Contingent Liabili-

ties, Contingent Assets) 
 

 
Ziel: 
Definition  der Rückstellungen, 
Eventualverbindlichkeiten und Even-
tualforderungen sowie Vorgaben zu 
deren Erfassung und Bewertung. 
 
-  Definitionen: 
   -  Eventualforderung, 
   -  Eventualverbindlichkeit, 
   -  faktische Verpflichtung, 
   -  rechtliche Verpflichtung, 
   -  Verbindlichkeiten; 
-  Erfassung: 
   -  Rückstellungen, 
   -  Verpflichtungen, 
   -  nicht Eventualverbindlichkeiten, 
   -  nicht Eventualforderungen; 
-  Bewertung: 
   -  bestmögliche Schätzung, 
   -  Risiken und Unsicherheiten, 

 
 
 
 
 
 
 
Ansatzpflichten bei Rück-
stellungen, Angabepflichten 
bei Haftungsverhältnissen,  
Ansatz i.d.R. zum Erfül-
lungsbetrag zum Ab-
schlussstichtag, keine 
Berücksichtigung künftiger 
Ereignisse. 
 
(§ 88 GO und §§ 36, 41, 44 
und 47 GemHVO) 
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   -  Barwert, 
   -  künftige Ereignisse; 
-  Angabepflichten periodenbezogen: 
   -  Buchwert, 
   -  zusätzliche Rückstellungen, 
   -  verbrauchte Rückstellungen, 
   -  Zunahme eines abgezinsten 
      Betrages. 
 

 
 
 
 

IPSAS 20 
 

Angaben über  
Beziehungen zu  

nahe stehende Einheiten  
und Personen 

 
(Related Party Disclosures) 

 

 
 
 
Ziel: 
Informationsgewinnung für die Re-
chenschaft und das Verständnis des 
Jahresergebnisses und der wirt-
schaftlichen Lage. 
 
-  Definitionen: 
   -  nahe Familienangehörige, 
   -  Schlüsselpersonen des  
      Managements, 
   -  nahe stehende Betriebe, 
   -  maßgeblicher Einfluss; 
-  Angabepflichten: 
   -  zur Beherrschung, 
   -  zu Transaktionen, 
   -  zu Schlüsselpersonen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angabepflichtige Sachver-
halte für Verantwortliche im 
Lagebericht, Prüfungsver-
bot bei Dritten als naheste-
hende Person. 
 
(§§ 95, 103 und 116  GO) 
 

IPSAS 21 
 

Wertminderungen   
nicht zahlungsmittel- 

generierender  
Vermögenswerte 

 
(Impairment of Non-Cash- 

Generating Assets) 
 

(Gegenstück zu IPSAS 26) 
 
 

 
Ziel: 
Vorgabe von Verfahren zur Ermitt-
lung einer Wertminderung eines 
nicht zahlungsgenerierenden Ver-
mögenswertes und der Sicherstel-
lung von deren Erfassung. 
 
-  Definitionen: 
   -  aktiver Markt, 
   -  zahlungsmittelgenerierende 
      Vermögenswerte, 
   -  öffentliche Unternehmen, 
   -  Wertminderung, 
   -  erzielbarer Nutzungswert, 
   -  Nutzungsdauer; 
-  Bestimmung des Nutzungswerts, 
-  Bewertung des Nutzungswerts, 
-  Erfassung und Bewertung der 
   Wertminderung: 
   -  Identifizierung, 
   -  erzielbarer Betrag, 
   -  Wertminderungsaufwand, 
   -  Wertaufholung; 
- Wertminderungstest, 
- Angabepflichten. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ermittlung und Vorgehens-
weise bei Abschreibungen, 
Festlegung von Nutzungs-
dauern bei Vermögensge-
genständen, Pflichten zu 
Anhangsangaben. 
 
(§§ 35 und 44 GemHVO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ziel: 
Anforderungen über die statistische 
Informationen hinsichtlich des Sek-
tors Staat beim konsolidierten Ab-
schluss. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Meldepflichten zur Finanz-
statistik: 
-  Einzahlungen, 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

INTERNATIONALE STANDARDS 

HAUSHALTSRECHTLICHE REGELUNGEN 281 

 
Die IPSAS 

 
 

NUMMER 
 

BEZEICHNUNG 
 

INHALTE 
 

NRW-VORSCHRIFTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPSAS 22 
 

 
 
 
 

Darstellung  von  
finanzstatistischen  

Informationen 
des Sektors Staat 

 
(Disclosure of Financial  
Information about the  

General Government Sector) 
 

-  Definitionen: 
   -  Sektor Staat 
   -  Öffentliche Unternehmen; 
-  keine Anwendung des IPSAS 6, 
   daher keine Eliminierung von  
   Salden und Transaktionen mit  
   Dritten eines anderen Sektors, 
-  Angabepflichten: 
   -  Vermögenswerte nach Arten, 
   -  Verbindlichkeiten nach Arten, 
   -  Eigenkapital, 
   -  Erträge nach Arten, 
   -  Aufwendungen nach Arten, 
   -  Jahresergebnis, 
   -  Cashflow aus betrieblicher 
      Tätigkeit, Zusammensetzung 
       nach Arten, 
   -  Cashflow aus Investitions- 
      tätigkeit, 
   -  Cashflow  aus Finanzierungs- 
      tätigkeit. 
 

-  Auszahlungen, 
-  Schulden, 
-  Finanzaktiva, 
 
(§ 2 i.V.m. §§ 3 und 5 
FPStatG) 
 
zusätzlich in NRW: 
-  Erträge, 
-  Aufwendungen, 
-  Sachvermögen, 
-  Umlaufvermögen, 
-  Eigenkapital, 
-  sonstige Passiva. 
 
(freiwillig ab 2009: 
-  Erträge und Aufwen- 
   dungen nach Arten, 
-  Vermögenswerte nach 
   der Bilanzgliederung) 
 

 
IPSAS 23 

 

 
Erträge aus Transaktionen 

ohne zurechenbare 
Gegenleistung 

(Steuern und Transfers) 
 

(Revenue from Non-Exchange 
Transactions  

(Taxes and Transfers) 
 

 
Ziel: 
Anforderungen an die Behandlung 
von Erträgen aus Transaktionen 
ohne zurechenbare Gegenleistung. 
 
-  Definitionen: 
   -  Bedingungen für Vermögens- 
      wertübertragungen, 
   -  Beherrschung eines  
      Vermögenswerts, 
   -  Beschränkungen für übertragene 
      Vermögenswerte, 
   -  Steuern, 
   -  Transfers; 
-  Erfassung aller Arten der Erträge: 
   -  Geldleistungen, 
   -  Sachleistungen, 
   -  Schenkungen; 
-  Angabepflichten: 
   -  die Arten der Erträge aus den  
      Transaktionen ohne zurechen- 
      bare Gegenleistung, 
   -  den Betrag des Verzichts auf  
      zustehende Erträge. 
 

 
 
 
 
 
 
Besondere Erfassung von 
Erträgen nach einseitigen 
Transfers als Zuwendungen 
oder sonstige Transferer-
träge; sofern Sachwerte 
zugehen, Verteilung der 
Erträge auf die Nutzungs-
dauer des Vermögensge-
genstandes. 
 
(§§ 3, 38, 41 und 43  
GemHVO) 
 

 
IPSAS 24 

 

 
Darstellung von 

Budgetinformationen  
 

 (Presentation of Budget  
Information in Financial  

Statements) 
 

 
Ziel: 
Vorgabe eines Vergleichs, wenn die 
Einheit ihr Budget (Haushalt) veröf-
fentlicht und über die Ausführung 
öffentlich Rechenschaft ablegen 
muss. 
 
-  Definitionen:  
   -  Jahresbudget, 
   -  Grundlage der Budgetierung, 
   -  definitives Budget, 
   -  ursprüngliches Budget; 
-  Vergleichsdarstellung als Budget- 
   (Plan-)/Ist-Vergleiche: 
   -  ursprüngliche und definitive 
      Budgetbeträge, 
   -  Ist-Beträge (unter Einhaltung der 

 
 
 
 
 
 
 
 
In der Ergebnisrechnung, 
der Finanzrechnung und 
den Teilrechnungen sind 
Plan-/Ist-Vergleiche vorzu-
nehmen. Die Fortschrei-
bung des Ansatzes kann 
nach den Ursachen weiter 
aufgegliedert werden: 
-  durch Nachtragssatzung, 
-  durch Übertragung von 
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      Budgetabgrenzungen), 
   -  Zusatzpflicht: Erläuterung der  
      wesentlichen Abweichungen; 
-  Angabepflichten: 
   -  Periode, 
   -  Grundlage der Budgetierung, 
   -  die im Budget erfassten  
      Einheiten, 
   -  Überleitung für den Vergleich  
      zwischen budgetierten und  
      tatsächlichen Beträgen. 
 

   Ermächtigungen. 
Der Differenzbetrag kann 
nach den Ursachen der 
Abweichung weiter aufge-
gliedert werden: 
-  Haushaltssperre, 
-  überplanmäßige Auf- 
   wendungen und/oder 
   Auszahlungen.   
 
(§§ 38 bis 40 GemHVO) 
 

 
 

IPSAS 25 
 

Leistungen  
an Arbeitnehmer 

 
(Employee Benefits) 

 

 
Ziel: 
Vorgaben zur Bilanzierung und den 
Angabepflichten von Leistungen an 
Arbeitnehmer. 
 
-  Definitionen: 
   -  laufender Aufwand zur  
      Leistungserbringung, 
   -  leistungsorientierte Pläne, 
   -  beitragsorientierte Pläne, 
   -  Leistungen an Arbeitnehmer, 
   -  Barwert einer leistungsorien- 
      tierten Verpflichtung, 
   -  unverfallbare Leistungen an 
      Arbeitnehmer; 
-  Erfassung und Bewertung: 
   -  kurzfristig fällige Leistungen, 
   -  Leistungen nach Beendigung 
      des Arbeitsverhältnisses, 
   -  andere langfristig fällige 
      Leistungen, 
   -  Leistungen aus Anlass der  
      Beendigung des Arbeitsver- 
      hältnisses; 
-  Angabepflichten: 
   -  zu leistungsorientierten Plänen, 
   -  zu beitragsorientierten Plänen, 
   -  zu den Aufwendungen, 
   -  zu den verwendeten versiche- 
      rungstechnischen Annahmen. 
 

 
 
 
 
 
 
In der Bilanz sind die Ver-
pflichtungen über künftige 
Versorgungsleistungen und 
sonstige Verpflichtungen 
nach dem Ausscheiden des 
Beschäftigten aus dem 
Dienst anzusetzen, z. B. 
Pensionsrückstellungen und 
Beihilferückstellungen für 
Beamte. 
 
(§§ 36 und 41 GemHVO) 
 

 
IPSAS 26 

 

 
 

Wertminderungen 
Zahlungsmittel- 
generierender 

 Vermögenswerte 
 

(Impairment of Cash- 
Generating Assets) 

 
(Gegenstück zu IPSAS 21) 

 
 

 
Ziel: 
Vorgabe von Verfahren zur Ermitt-
lung einer Wertminderung eines 
zahlungsgenerierenden Vermö-
genswertes und der Sicherstellung 
von deren Erfassung. 
 
-  Definitionen: 
   -  zahlungsmittelgenerierendes 
      Element, 
   -  Wertminderungsaufwand, 
   -  gegenwärtiger Nutzungswert, 
   -  Identifizierung eines wert- 
      geminderten Vermögenswerts; 
-  Berechnung des Nutzungswerts, 
   -  Schätzung des künftigen 
      Cashflows, 
   -  Erwartungen der wertmäßigen 
      oder zeitlichen Veränderung des 
      Cashflows, 
   -  Zeitwert des Geldes am Markt, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ermittlung und Vorgehens-
weise bei Abschreibungen, 
Festlegung von Nutzungs-
dauern bei Vermögensge-
genständen, Pflichten zu 
Anhangsangaben. 
 
(§§ 27, 35 und 44  
GemHVO) 
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   -  Preis für Unsicherheiten; 
-  Neueinstufung von Vermögens- 
   werten, 
-  Anwendung von Barwert- 
   verfahren,  
- Angabepflichten. 
  

 
 

IPSAS 27 
 

 
 

Landwirtschaft 
 

(Agriculture) 
 

 
Ziel: 
Vorgaben zur Bilanzierung und den 
Angabepflichten der landwirtschaftli-
chen Tätigkeit. 
 
-   Definitionen 
    -   landwirtschaftliche Tätigkeit, 
    -   landwirtschaftliches  
        Erzeugnis, 
    -   landwirtschaftlicher  
        Vermögenswert, 
    -   Veräußerungskosten; 
-   Erfassung und Bewertung 
    -   bei Verfügungsmacht über 
        den Vermögenswert, 
    -   bei Zufluss eines künftigen  
       Nutzens, 
    -   bei Feststellung des Wertes 
        oder der AHK; 
-   Angabepflichten 
    -   Gesamtbetrag des Gewinns 
        Oder des Verlustes, 
    -   die Vermögenswerte nach  
        Verbrauch und Produktion, 
        beim Verkauf mit Preis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Abgrenzung ist pro-
duktorientiert erfolgt. Die 
Aufgabe „Landwirtschaft“ ist 
dem Produktbereich 13 
"Natur- und Landschafts-
pflege" zugeordnet worden. 
 
(§ 4 GemHVO) 
 

 
IPSAS 28 

 

 
Finanzinstrumente:  

Darstellung 
 

(Financial Instruments: 
Presentation) 

 

 
Ziel: 
Vorgaben zur Darstellung als Ver-
bindlichkeiten oder Eigenkapital und 
für die Saldierung mit Vermögens-
werten. 
 
-   Definitionen: 
    -   Eigenkapitalinstrument, 
    -   Finanzieller Vermögenswert, 
    -   Finanzielle Verbindlichkeit, 
    -   kündbares Instrument; 
-  Klassifizierung als  
    -   finanzielle Verbindlichkeit, 
    -   finanzieller Vermögenswert,  
    -   Eigenkapitalinstrument; 
-   Erfüllungswahlrecht, 
-   Zusammengesetzte Finanz- 
    instrumente, 
-    Zinsen u.a.; 
-  Saldierung von finanziellem  
   Vermögenswert und finanzieller  
   Verbindlichkeit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorgaben nach den im 
Einzelfall ggf. betroffenen 
haushaltsrechtlichen Vor-
schriften. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ziel: 
Vorgaben für die Erfassung und 
Bewertung finanzieller Verbindlich-
keiten, finanzieller Vermögenswerte 
u.a. Verträge.  
 
-   Nicht anwendbar auf: 

 
 
 
 
 
Vorgaben nach den im 
Einzelfall ggf. betroffenen 
haushaltsrechtlichen Vor-
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IPSAS 29 
 

 
Finanzinstrumente:  

Erfassung und Bewertung 
 

(Financial Instruments: 
Recognition and Measurement) 

 

   -   auf Beteiligungen, 
   -   auf Leasingverhältnisse nach  
    IPSAS 13, 
   -   auf die Versorgungsleistungen, 
   -   emittierte Finanzinstrumente; 
-   Definitionen 
    -   nach IPSAS 28, 
    -   Derivat, 
    -   Kredite und Forderungen, 
    -   finanzielle Garantie,  
-   Bewertung: 
    -   erstmalig und  
        Folgebewertung, 
    -   Gewinne und Verluste, 
    -   Wertminderungen, 
-   Sicherungsgeschäfte, 
    -   Sicherungsinstrumente, 
    -   Gesicherte Grundgeschäfte, 
    -   Bilanzierung der Geschäfte. 
-   Anwendungsrichtlinien 
    (als Bestandteil des IPSAS 29). 
    

schriften. 
 

 
IPSAS 30 

 

 
Finanzinstrumente:  

Angaben 
 

(Financial Instruments: 
Disclosures) 

 

 
Ziel: 
Vorgabe von Angabepflichten zur 
Erfüllung von Informationsinteressen 
der Adressaten 
 
-   Nicht anwendbar auf: 
    -   auf Beteiligungen, 
    -   auf die Versorgungsleistungen, 
    -   auf Versicherungsverträge, 
    -   Finanzinstrumente; 
-   Definitionen: 
    -   Ausfallrisiko, 
    -   Währungsrisiko, 
    -   Zinsänderungsrisiko, 
    -   Liquiditätsrisiko, 
    -   Marktrisiko, 
    -   Preisrisiken;  
-  Angabepflichten: 
    -   zur Bilanz, 
    -   zur Erfolgsrechnung, 
    -   zur Art und zum Ausmaß von 
        Risiken, 
-   Anwendungsrichtlinien 
    (als Bestandteil des IPSAS 30). 
     

 
 
 
 
 
Vorgaben nach den im 
Einzelfall ggf. betroffenen 
haushaltsrechtlichen Vor-
schriften. 
 

 
 

IPSAS 31 
 

 
Immaterielle Vermögenswerte 

 
(Intangible Assets) 

 

 
Ziel: 
Vorgaben zur Bilanzierung immate-
rieller Vermögenswerte, sofern kein 
anderer Standard Anwendung findet. 
 
-   Definitionen: 
    -   Buchwert 
    -   Entwicklung, 
    -   immaterieller Vermögenswert, 
    -   Forschung; 
-   Pflichten: 
    -   Folgebewertung, 
        -   Anschaffungskostenmodell, 
        -   Neubewertungsmodell,  
    -   Überprüfung der  
        Nutzungsdauer, 
    -   Stilllegungen und  

 
 
 
Ansatz von immateriellen 
Vermögensgegenständen in 
der Bilanz, wenn diese 
entgeltlich erworben wur-
den. 
 
(§ 41 und 43 GemHVO) 
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        Veräußerungen; 
-   Angabepflichten: 
    -   zur Nutzungsdauer, 
    -   Abschreibungsmethode, 
    -   kumulierte Abschreibungen, 
    -   Entwicklung des Buchwerts, 
    -   Wertminderungen. 
 

 
IPSAS 32 

 

 
Dienstleistungskonzessionen: 

Konzessionsgeber 
 

(Service Concession  
Arrangements: Grantor) 

 

 
 

(noch keine 
autorisierte Übersetzung 
dieses IPSAS Standards) 

 
 
Keine Vorgaben nach den 
haushaltsrechtlichen Vor-
schriften. 

Abbildung 19 „Die Inhalte der IPSAS“ 
 
Die aufgezeigten Inhalte sind wichtige Eckpunkte der Standards innerhalb des Rahmenkonzepts. Sie werden 
aber erst verständlich und nachvollziehbar, wenn auch die einzelnen Festlegungen innerhalb dieser Standards 
mit in die Betrachtung und Bewertung der speziellen Sachverhalte einbezogen werden. So wird z. B. der Anhang 
im Rahmen des Jahresabschlusses vielschichtiger und noch stärker zu einem detaillierten Informationsinstrument 
für die Adressaten des Jahresabschlusses ausgebaut. Bei der Betrachtung und Bewertung der IPSAS dürfen 
aber auch die Gesamtziele des IPSASB nicht unberücksichtigt bleiben.  
 
Insgesamt dürften im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft künftig nicht mehr, wie vielfach in der Ver-
gangenheit geschehen, alle sachgerechten Informationen und die Interessen der verschiedenen Adressaten der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft mit einem "Werk" befriedigt werden können. Der Weg könnte dahin gehen, 
dass die Gemeinde entsprechend den bestehenden Informationsinteressen zu ihrer Haushaltswirtschaft sowie 
entsprechend den unterschiedlichen Zwecken ihrer Abschlüsse die unterschiedlichen Adressatenkreise informie-
ren muss. Solche umfangreicheren Informationspflichten können für die Gemeinde dazu führen, dass mehrere 
Bilanzen als Abbildung des Standes des gemeindlichen Vermögens und der Schulden mit unterschiedlichen 
zweckbezogenen Wertangaben aufgestellt werden müssen. 
 
 
4. Erforderliche Anwendungsentscheidungen 
 
Die mögliche künftige Anwendung der IPSAS durch die Gemeinde als öffentliche Einheit soll u.a. dazu beitragen, 
die Qualität des gemeindlichen Jahresabschlusses verbessern. Der Jahresabschluss der Gemeinde soll daher 
auch als ein Instrument der Finanzberichterstattung für alle Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
verstanden werden. Er ist deshalb auf diesen Adressatenkreis auszurichten, auch wenn ggf. nicht für alle Adres-
saten ein Anspruch auf qualitative Informationen daraus abgeleitet werden kann.  
 
Für einen Jahresabschluss würde zudem vom IPSASB verlangt, dass ein gemeindlicher Jahresabschluss nur 
dann als "IPSAS-Jahresabschluss der Gemeinde" bezeichnet werden dürfte, wenn dieser Jahresabschluss alle 
Anforderungen aller IPSAS erfüllt, sofern entsprechende Sachverhalte bei der Gemeinde vorliegen und in den 
Jahresabschluss einzubeziehen sind. Diese Vorgabe enthält die besondere Schwierigkeit, dass die IPSAS eine 
Vielzahl von Wahlrechten und unbestimmten Rechtsbegriffen enthalten. Die Auslegung würde ohne eine gemein-
dehaushaltsrechtliche Umsetzung oder Klarstellung sowie ggf. sachgerechter Einschränkungen zu einem aus-
schließlich örtlich geprägten gemeindlichen Jahresabschluss führen. Eine Auswahl solcher Sachverhalte wird 
nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
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Entscheidungsrelevante IPSAS-Themen  
 

 
NUMMER 

 
THEMA 

 
INHALTE 

IPSAS 1 Darstellung 
des Abschlusses 

 
Aufstellung und Veröffentlichung 
innerhalb von sechs Monaten (vgl. 
IPSAS 1.69). 
Besondere Informationspflichten 
über die Unterklassifizierungen sind 
in der Bilanz oder im Anhang zu 
machen (vgl. IPSAS 1.93). 
Angaben zur Identifikation des 
Abschlusses (vgl. IPSAS 1.63). 
 

 
IPSAS 2 

 
Geldfluss aus 

betrieblicher Tätigkeit 
 

 
Wahlrecht zwischen der direkten 
und der indirekten Methode (vgl. 
IPSAS 2.27). 
 

 
IPSAS 4 

 
Funktionale Währung 

bei Fremdwährung 
 

 
Festlegung der funktionalen Wäh-
rung als Währung des primären 
wirtschaftlichen Umfeldes (vgl. 
IPSAS 4.11 ff.). 
 

IPSAS 5 
 

Fremdkapitalkosten 
 

 
Wahl zwischen der Benmark-
Methode und alternativ zulässiger 
Methoden (vgl. IPSAS 5.14 ff.). 
 

 
IPSAS 8 

 
Gemeinschaftsbetriebe 
im Gesamtabschluss 

 

 
Erfassung der in der Verfügungs-
macht stehenden Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten (vgl. IPSAS 
8.17 ff.). 
 

 
IPSAS 14 

 
Ereignisse nach dem Ab-

schlussstichtag 
 

 
Berücksichtigung der Wertaufhellung 
bis zum Stichtag der Freigabe zur 
Veröffentlichung des Jahresab-
schlusses (vgl. IPSAS 14.26). (Keine 
Beschränkung auf Aufstellungsfrist) 
 

 
IPSAS 16 

 

 
Folgebewertung bei 
als Finanzinvestition  
gehaltene Immobilien 

 

 
Wahlrecht bei Folgebewertungen 
zwischen AHK oder Neubewertung 
bei als Finanzinvestition gehaltene 
Immobilien (vgl. IPSAS 16.42 ff.). 
 

 
IPSAS 17 

 

 
Folgebewertung bei 

Sachanlagen 
 

 
Wahlrecht bei Folgebewertungen 
zwischen AHK oder Neubewertung 
bei Sachanlagen (vgl. IPSAS 16.42 
ff.). 
Neubewertung einer Sachanlage 
führt zur Neubewertung der gesam-
ten Sachanlagenklasse (vgl. IPSAS 
17.51). 
Vorgabe getrennter Abschreibungen 
bei Komponenten mit bedeutsamen 
Wert im Verhältnis zum Gesamtwert 
(vgl. IPSAS 17.59). 
 

 
IPSAS 24 

 

 
Darstellung von 

Budgetinformationen 
(Haushaltsergebnisse( 

 
Wahlrecht zwischen der Darstellung 
als separater Bestandteil des Ab-
schlusses oder als Teil der sonsti-
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Entscheidungsrelevante IPSAS-Themen  

 
 

NUMMER 
 

THEMA 
 

INHALTE 
 gen Bestandteile auf vergleichenden 

Angaben auf Basis des ursprüngli-
chen Plan-Werte) und der Ist-Werte 
des tatsächlichen Budgets (vgl. 
IPSAS 24.14 ff.). 
 

IPSAS 25 
 

Leistungen 
an Arbeitnehmer 

 

 
Festlegungen über kurzfristig fällige 
Leistungen, z. B. bei Krankheit, 
(IPSAS 25.13) und über Leistungen 
nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses als beitrags- oder leis-
tungsorientierte Pläne bzw. Pensi-
onsverpflichtungen (vgl. IPSAS 
25.27). 
 

IPSAS 28 
 

Darstellung von 
Finanzinstrumenten 

 

 
Regelungen für originäre und deriva-
tiven Finanzinstrumenten (vgl. 
IPSAS 28.3 ff.). 
 

 
IPSAS 29 

 
Erfassung und Bewertung 
von Finanzinstrumenten 

 
Festlegung der Erfassung von Wer-
tänderungen (vgl. IPSAS 29.64) und 
der Arten von Sicherungsgeschäften 
(vgl. IPSAS 29.96). 
 

 
IPSAS 30 

 
Angabepflichten 

zu Finanzinstrumenten 

 
Umfang und Arten der Angabepflich-
ten zur Bilanz (vgl. IPSAS 30.11) 
und zur Erfolgsrechnung (vgl. IPSAS 
30.24) sowie zu den Risikoarten 
(vgl. IPSAS 30.40). 
 

IPSAS 31 
 

Bilanzierung 
immaterieller Vermögenswerte 

 

 
Festlegung der bilanzierungsfähigen 
immateriellen Vermögensgegen-
stände (vgl. IPSAS 31.2) und deren 
Folgebewertung (vgl. IPSAS 31.71 
ff.). 
 

Abbildung 20 „Entscheidungsrelevante IPSAS-Themen“ 
 
In diesem Zusammenhang sind deshalb vor der ersten Anwendung der IPSAS durch eine Gemeinde landesweit 
sachgerechte Regelungen bzw. Maßnahmen zu ergreifen, durch die eine unterschiedliche Vorgehensweise und 
Einschätzung möglichst vermieden werden kann. Die Weiterentwicklung der IPSAS bis zu deren Anwendung 
durch die Gemeinde kann zudem noch Veränderungen ergeben. In welchen Umfang und in welcher Art und Wei-
se sich daraus Festlegungen durch den Gesetzgeber zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft ergeben, die ent-
scheidungsrelevant für die Anwendung durch die Gemeinde sind, bleibt abzuwarten. 
 
 
5. Die Weiterentwicklung der IPSAS 
 
Die IPSAS sollen entsprechend dem Bedarf und den haushaltswirtschaftlichen Erfordernissen im öffentlichen 
Bereich durch das IPSASB weiterentwickelt werden. Die Weiterentwicklung umfasst dabei nicht nur die Schaffung 
weiterer Standards, sondern auch die Anpassung und Ergänzung bestehender Standards unter Berücksichtigung 
der Spezifika des öffentlichen Bereiches und dessen Zielsetzungen. In diesem Zusammenhang soll auch die 
Prognosesicht in Form der Haushaltsplanung eine stärkere Beachtung finden und nicht mehr allein der Jahresab-
schluss im Mittelpunkt der Standardsetzung stehen. 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

INTERNATIONALE STANDARDS 

HAUSHALTSRECHTLICHE REGELUNGEN 288 

 
Die bestehenden Standards sollen vom IPSASB auf dem aktuellen Stand gehalten werden, um ihre Qualität zu 
verbessern und deren Akzeptanz und eine weltweite Umsetzung zu fördern. Es wird dabei das Ziel verfolgt, im 
öffentlichen Bereich weltweit ein möglichst einheitliches Rechnungswesen zu schaffen. Das Handeln öffentlich-
rechtlicher Einheiten soll dadurch vergleichbarer werden. Ob und in welcher Form die Standards des IPSASB im 
Einzelnen in haushaltsrechtliche Vorschriften der staatlichen und der gemeindlichen Ebene in Deutschland ein-
fließen werden, bleibt abzuwarten. Es bedarf mindestens verbindlicher haushaltsrechtlicher Grundlagen für die 
tatsächliche Umsetzung durch die öffentlichen Einheiten. Derzeit befinden sich folgende Themenbereiche in ei-
nem Projektstatus des IPSASB, aus dem heraus üblicherweise zu einem späteren Zeitpunkt die Standards ent-
stehen (vgl. Abbildung). 
 

 
IPSAS-Themenbereiche im Projektstatus 

 
 
- Angleichung IPSAS und Finanzstatistik, 
 
 
- Berichterstattung über nachhaltige Haushaltsführung, 
 
 
- Berichterstattung über Serviceleistungen, 
 
 
- Erstmalige Anwendung der Standards, 
 
 
- Kulturgüter, 
 
 
- Lagebericht, 
 
 
- Rahmenkonzept, 
 
 
- Unternehmenszusammenschlüsse, 
 
 
- Verpflichtungen aus Sozialleistungen. 
 

Abbildung 21 „IPSAS-Themenbereiche im Projektstatus“ 
 
Für den privatwirtschaftlichen Bereich besteht z. B. eine besondere Anwendungsvorgabe (vgl. § 315a HGB). In 
dieser Vorschrift werden unter Bezugnahme auf die in die einschlägige EU-Verordnung übernommenen internati-
onalen Rechnungslegungsstandards nur noch die für den Jahresabschluss anzuwendenden Normen des Han-
delsgesetzbuches benannt. Für den Anwenderkreis ergibt sich dadurch ein nachvollziehbares Gesamtbild.  
 
Die autorisierte Übersetzung der IPSAS Standards in diese deutsche Sprache trägt ebenfalls zur Weiterentwick-
lung der IPSAS bei. Bis zum Erscheinen einer Neuausgabe des Buches "IPSAS - Autorisierte Übersetzung der 
IPSAS Standards" der KPMG (Ausgabe 2011) stellt die KPMG Schweiz deshalb unter der Internetadresse 
www.kpmg.ch/ipsas-buch weitere aktuelle Informationen zur Weiterentwicklung der IPSAS Verfügung. Sie bietet 
zudem auch einen Newsletter an (vgl. Ankündigung auf Seite XVIII des Buches). 
 
 
6. Die Einbindung ins gemeindliche Haushaltsrecht 
 
Durch eine wörtliche Übernahme oder eine andere Überleitung der Inhalte ins gemeindliche Haushaltsrecht könn-
ten die IPSAS auch bei den Gemeinden zur Anwendung kommen. Dabei wären insbesondere die in den IPSAS 

http://www.kpmg.ch/ipsas-buch
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und im gemeindlichen Haushaltsrecht enthaltenen Informationsgebote und die Transparenzpflichten, unabhängig 
von der Größe der einzelnen Gemeinde, von wesentlicher Bedeutung. Das Ziel sollte vorrangig sein, eine mög-
lichst breite Übereinstimmung zwischen dem Rat der Gemeinde, der gemeindlichen Verwaltung und den Adres-
saten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu erreichen.  
 
Im Rahmen eines möglichst einheitlichen Haushaltswesens bei den öffentlichen Einheiten wären gleichwohl noch 
für die Gemeinden aus objektiver haushaltsrechtlicher und haushaltswirtschaftlicher Sicht eigenständige Rege-
lungen möglich. Es müsste aber auch künftig das rechtliche Handeln der Aufsichtsbehörden gewährleistet wer-
den. Dieses Handeln sollte dann verwaltungsfachlich auf "globaler Gleichheit" und verwaltungsrechtlich mit den 
staatlichen Gegebenheiten in Einklang stehen.  
 
Für den gemeindlichen Bereich könnten daher auf einfache Art und Weise ein vergleichbares haushaltswirtschaft-
liches Handeln und eine gleiche Nachweisführung unter Beachtung der gemeindlichen Selbstverwaltung gesi-
chert werden. Eine Anwendung der IPSAS im gemeindlichen Bereich unter Berücksichtigung der örtlichen Be-
dürfnisse und Verhältnisse kann dann möglich werden und das wirtschaftliche Handeln der Gemeinden stärken.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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AUSBLICK 2798 

Ausblick 

 
Die Einführung und Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) als Ressourcenver-
brauchskonzept verbunden mit der Reform des kommunalen Haushaltsrechts wird bundesweit als „Jahrhundert-
Werk“ bezeichnet. Diese Einschätzung erfordert auch für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen, das NKF für 
weitere Entwicklungsschritte offen zu halten und dazu die Erfahrungen der aus der praktischen Anwendung ein-
zubringen. Nur in einem landesweiten Prozess gelingt es, ein tragfähiges und praxistaugliches Haushaltsrecht zur 
Unterstützung der Gemeinden entstehen. Mit der fünften Auflage der „Handreichung für Kommunen“ wird diesem 
Ansinnen weiterhin Rechnung getragen, denn die örtlichen Erfahrungen haben zu einer Vielzahl von Änderungen 
beim gemeindlichen Haushaltsrecht geführt. Gleichwohl bleibt weiterhin der Wunsch der Gemeinden bestehen, 
das Land möge offen sein für weitere Erfahrungen der Gemeinden und die möglicherweise daraus zu entwickeln-
den haushaltsrechtlichen Anpassungen. 
  
Seit Einführung des NKF im Jahre 2005 hat das NKF als neues Haushaltsrecht für die Gemeinden durch seine 
praktische Anwendung bereits zu einem veränderten Umgang mit der Bewertung von Wirtschaftlichkeit bei der 
örtlichen Aufgabenerfüllung und der Sicherstellung der örtlichen Leistungsfähigkeit geführt sowie zu einem ver-
stärkten Einstieg in eine effizientere Steuerung der Gemeinden beigetragen. Es lässt sich daher feststellen, dass 
das gemeindliche Haushaltsrecht mit dem Ressourcenverbrauchskonzept sowie unter Einbeziehung kaufmänni-
scher Grundsätze und des Systems der doppelten Buchführung für die Gemeinden eine tragfähige zukunftsbezo-
gene Basis für das örtliche haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinden zur Verfügung stellt. Soweit darauf 
aufbauend noch um passende Controllinginstrumente eingesetzt, stehen den Gemeinden vielfältige Möglichkeiten 
für ihre örtliche Haushaltswirtschaft offen.  
 
Die Gemeinden verfügen über einen breiten Handlungsspielraum, der zukunftsbezogen von den Entscheidungs-
trägern der Gemeinde auszugestalten ist. Dabei gilt es, offen mit dem NKF umzugehen. Die Gemeinden sollten 
nicht nur doppisch buchen und wirtschaftlich handeln, sondern kameralistisch geprägte Wege verlassen, damit 
die mit der Doppik einhergehende Steuerungsvorteile auch die diesen zugedachten Wirkungen entfalten können.  
Auf einer breiten Erfahrungsbasis der Gemeinden können dann die weiteren Entwicklungsschritte für das NKF 
aufgebaut und überprüft werden. Ohne Vorbehalte kann z.B. darüber diskutiert und entschieden werden, ob die 
gemeindliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich sich weiterhin nur auf die Tätigkeit der gemeindlichen Ver-
waltung beschränken soll oder nicht zutreffender im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung auf der Grundla-
ge aufbauen sollte, die für den Gesamtabschluss der Gemeinde hergestellt wird.  
 
Aus der örtlichen Anwendung des NKF durch die Gemeinden wurde zudem eine Vielzahl von Erkenntnissen in 
die Überprüfung der haushaltsrechtlichen Vorschriften eingebracht und umgesetzt. Das NKF ist daher nicht nur 
die Einführung eines anderen Buchungsstils, sondern ein Managementsystem, dass örtlich auszugestalten ist. Im 
Zusammenwirken von Land und den Gemeinden, den kommunalen Spitzenverbänden sowie weiteren Fachver-
bänden werden die Erfahrungen aller Beteiligten aus der Anwendung des NKF auch künftig dazu beitragen, das 
haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinden sowie die haushaltsrechtlichen Vorgaben inhaltlich weiter zu 
optimieren.  
 
Es muss dabei wie bisher gewährleistet werden, dass das Regelungswerk weiterhin auf das erforderliche Maß 
beschränkt bleibt, damit die kommunale Selbstverwaltung sich in diesem Rahmen auch entfalten kann. Den Zie-
len des NKF entspricht dabei ein ausgewogenes örtliches Finanzmanagement, das auf für alle Gemeinden gel-
tenden Grundlagen aufbaut, aber auch genügend Raum zur örtlichen Entfaltung lässt. Diese Zwecksetzung erfor-
dert aber auch von allen Beteiligten, eine Verantwortlichkeit zu entwickeln, die offen ist für Transparenz und In-
formationen im Sinne der örtlich geprägten Aufgabenerfüllung. 
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In den nächsten Jahren wird aufbauend auf der Einführung, der Anwendung und der Evaluierung des NKF das 
örtliche wirtschaftliche Handeln der Gemeinden von den bisher gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnissen und 
den Erfordernissen der Zukunft in Form von Risiken und Chancen geprägt sein. Dabei darf einerseits nicht ver-
gessen werden, dass das gemeindliche Haushaltsrecht der stetigen Aufgabenerfüllung und der dauernden Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde sowie der Generationengerechtigkeit dient. Andererseits darf die bisher gezeigte 
Offenheit für Veränderungen und Kritik am NKF sowie dessen Weiterentwicklung zu einem stabilen Finanzma-
nagement für Gemeinden als Handlungs- und Steuerungsinstrument nicht verloren gehen.  
 
Die weitere Entwicklung des NKF sollte nicht allein aufgrund von Erfahrungen einzelner Gemeinden oder einzel-
ner Personen aufgebaut werden. Derartige Vorschläge sind mit einer gebotenen Zurückhaltung zu betrachten und 
hinsichtlich ihrer Verwendung oder Umsetzung in allgemeine haushaltsrechtliche Vorgaben sorgfältig abzuwägen. 
Sie beinhalten i.d.R. nicht automatisch geeignete Regelungsinhalte und Regelungsformen für alle Anwender des 
NKF. Die Vorschläge können aber sachgerechte Informationen bieten, um darauf aufbauend die weitere haus-
haltsrechtliche Entwicklung aufsetzen zu können. Die dazu notwendigen Schritte sollten auch dann nicht unter-
bleiben, wenn dadurch eine "schlechte" Haushaltslage entstehen könnte. Die Transparenz und die Vollständigkeit 
überlagern als zielbestimmende Grundsätze den örtlichen Einzelfall. Das Ziel muss deshalb sein, eine systema-
tisch geeignete Methode festzulegen und nicht allein auf pragmatische Kompromisslösungen zu setzen. 
 
Die jährlich wiederkehrenden Haushalte der Gemeinde haben die Notwendigkeit einer umfassenden Nachhaltig-
keit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gezeigt. Unter Einbeziehung der stetigen Aufgabenerfüllung und der 
dauernden Leistungsfähigkeit sowie der Generationengerechtigkeit muss die Gemeinde einen zukunftsorientier-
ten Gesamtblick sowie ein darauf abgestelltes von der Leistungsfähigkeit geprägtes wirtschaftliches Handeln 
unter Einbeziehung der Ressourcen entwickeln. Mit einer produktorientierten örtlichen Steuerung können die 
notwendigen Schritte in der Zukunft gewagt und die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen in der örtlichen 
Praxis durch Leitgedanken und örtlichen Ziele konkret ausgefüllt und verwirklicht werden. 
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NKF-RUNDERLASSE  2800 

Übersicht über NKF-Runderlasse  
 

Zu den haushaltsrechtlichen Vorschriften in der Gemeindeordnung und zu den Vorschriften der Gemeindehaus-
haltsverordnung sind durch eine Vielzahl von Runderlassen ergänzende Verfahrenshinweise und Anwendungs-
vorgaben bekannt gegeben worden. Wie die gesetzlichen Vorgaben unterliegen auch diese dem Gebot des Lan-
des, die Vorschriften für Gemeinden, auch die über die gemeindliche Haushaltswirtschaft, auf das erforderliche 
Maß zu beschränken. Angepasst an allgemeine Erfordernisse bei den Gemeinden sind derzeit folgende Runder-
lasse für das Neue Kommunale Finanzmanagement bei der Planung, Ausführung und Rechnungslegung der 
Haushaltswirtschaft durch die Gemeinden zu beachten: 
 
1. VV Muster für das doppische Rechnungswesen vom 24.2.2005 (SMBl. NRW. 6300), geändert durch 

Runderlasse vom 4. April 2005 (MBl. NRW. 2005 S. 464), 21. September 2005 (MBl. NRW. 2005 S. 1161), 
30. Oktober 2006 (MBl. NRW. 2006 S. 541), 5. Juli 2010 (MBl. NRW. 2010 S. 669) und 17. Dezember 2012 
(MBl. NRW ); Geltungsdauer: Ablauf des Haushaltsjahres 2017;  

2.  Runderlass „Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsrückstellungen“ vom 4. Januar 2006  
(SMBl. NRW. 653), geändert durch Runderlass vom 16. Juli 2010 (MBl. NRW. 2010 S. 702); Geltungsdauer: 
bis 31.12.2015; 

3.  Runderlass „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV)“ vom 9. Oktober 2006  
(SMBl. NRW. 652), geändert durch Runderlasse vom 4. September 2009 (MBl. NRW. 2009 S. 428), 
13.12.2010 (MBl. NRW. 2010 S. 907) und 6. Mai 2011 (MBl. NRW. 2011 S. 228); Geltungsdauer: unbe-
grenzt; 

4. Runderlass „Kommunales Haushaltsrecht - Liquiditätsverbund (Cashpooling) im kommunalen Be-
reich“ vom 11.6.2008, (nicht im Ministerialblatt veröffentlicht); 

5. Gem. Runderlass des MWME NRW und des IM NRW „Regelmäßige Kontrollen nach Artikel 6 der Frei-
stellungsentscheidung der Kommission vom 28. November 2005 (2005/842 EG) zur Vermeidung von 
Überkompensation bei der Gewährung von Ausgleichszahlungen an bestimmte Unternehmen, die mit 
der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinen wirtschaftlichen Interesse betraut sind“ vom 
30.5.2008 (SMBl. NRW. 651), Geltungsdauer: Fünf Jahre; 

6.  Handreichung des MWME NRW und des IM NRW „Zur Beurteilung kommunaler Bürgschaften im Hin-
blick auf das Europäische Beihilfenrecht auf der Grundlage der Bürgschaftsmitteilung der Europäi-
schen Kommission aus Juni 2008 (Abl. EU 2008/C 155/10)“, (nicht im Ministerialblatt veröffentlicht); 

7.  Runderlass „NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ (NKF - Kennzahlen)“ vom 1.10.2008, (nicht im 
Ministerialblatt veröffentlicht). 

8.  Runderlass des FM NRW „Durchführung des Gesetzes zur Verteilung der Versorgungslasten (Versor-
gungslastenverteilungsgesetz – VLVG) vom 18.11.2008“ vom 26.7.2010 (SMBl. NRW. 20323). 

9. Runderlass des FM NRW „Durchführungshinweise zum Staatsvertrag über die Verteilung von Versor-
gungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechseln (Versorgungslastenvertei-
lungs-Staatsvertrag)“ vom 9.12.2010 (SMBl. NRW. 20323). 

10.  Runderlass „Vergabegrundsätze für Gemeinden nach § 25 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW" 
vom 6.12.2012 (SMBl. NRW. 6300) ), vorerst: Geltungsdauer bis zum 31.12.2013; 

11. Runderlass "Anlage von Kapital durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Kommunale Kapitalanla-
gen)" vom 11.12.2012 (SMBl. NRW. 641); Geltungsdauer: bis zum 31.12.2017. 
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VV Muster 

MUSTER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2801 

Muster für die Haushaltswirtschaft 
 

 
Aus vielfältigen Gründen heraus ist es erforderlich, zusätzlich zu den in der Gemeindeordnung und in der Ge-
meindehaushaltsverordnung getroffenen Regelungen ergänzende Vorgaben und Hinweise zum haushaltswirt-
schaftlichen Handeln der Gemeinden und zur Abbildung dieses Geschehens im Rahmen des örtlichen kommuna-
len Haushalts zu geben. Dazu geben nicht nur die in der Gemeindeordnung und in der Gemeindehaushaltsver-
ordnung enthaltenen Ermächtigungen einen Anlass. Der Runderlass des Innenministeriums vom 24.02.2005 
(SMBl. NRW. 6300) greift dies auf und empfiehlt die dem Runderlass beigefügten Muster (vgl. Anlagen 1 bis 25) 
im Rahmen der örtlichen Haushaltswirtschaft anzuwenden, soweit diese nicht im Einzelnen nach § 133 Abs. 3 
und 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aus Gründen der Vergleichbarkeit der kommuna-
len Haushalte für verbindlich erklärt worden sind. Der Text dieses Runderlasses und seine Anlagen sind nachfol-
gend abgedruckt.   
  
 

Muster für das doppische Rechnungswesen 
und zu Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO) 
und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 

(VV Muster zur GO und GemHVO) 
RdErl. des Innenministeriums vom 24.2.2005 

34 - 48.01.32.03 - 1259/05 
 

1. Muster  
 
Dieser Erlass nimmt die Muster, die der Begründung zum Regierungsentwurf als Anlagen beigefügt waren, zum 
Ausgangspunkt. Die Muster, die für die Meldepflichten zur zukünftigen Finanzstatistik erforderlich werden, sollen 
erst im Zusammenhang mit der Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes bekannt gegeben werden. 
Im Übrigen habe ich davon abgesehen, zusätzlich zu den spezifischen Vorschriften zur Eröffnungsbilanz weiter-
gehende Vorschriften auf der Grundlage  des § 55 Abs. 9 GemHVO als Bewertungsleitfaden zu erlassen, weil 
dafür zur Zeit kein gemeindeübergreifendes Erfordernis erkennbar ist. Die nachfolgend aufgeführten Muster er-
leichtern die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Sie sichern ein Mindestmaß an Transparenz und Einheitlichkeit.   
 
Die Muster (vgl. Anlagen 1 bis 28) werden zur Anwendung im Rahmen der örtlichen Haushaltswirtschaft empfoh-
len, soweit sie nicht im Einzelnen nach § 133 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666, SGV. NRW. 2020) als Verwal-
tungsvorschriften oder gemäß § 133 Abs. 4 GO aus Gründen der Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte für 
verbindlich erklärt werden.  
 
 
1.1 Muster für Haushaltssatzungen 
 
1.1.1 Muster für die Haushaltssatzung (Anlage 1) 
 
Die Haushaltssatzung muss in Ausführung des § 78 GO die für die jährliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde 
erforderlichen Regelungen enthalten. Sie muss nach den im Muster aufgezeigten Bestimmungen, ggf. in alterna-
tiver Form, aufgebaut werden. Das Muster ist für die Ausgestaltung der jährlichen Haushaltssatzung verbindlich.  
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1.1.2 Muster für die Nachtragssatzung (Anlage 2) 
 
Eine Nachtragssatzung, die nach § 81 GO aufzustellen ist, verändert die nach § 78 GO aufgestellte Haushalts-
satzung. Sie muss die vorgesehenen Veränderungen enthalten und nach den im Muster aufgezeigten Bestim-
mungen, ggf. in alternativer Form, aufgebaut werden. Das Muster ist für die Ausgestaltung einer Nachtragssat-
zung verbindlich.  
 
 
1.2 Muster für den Haushaltsplan 
 
1.2.1 Muster für den Ergebnisplan (Anlage 3) 
 
Der Ergebnisplan ist nach § 1 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplans und bildet die Zusammenführung der 
Haushaltspositionen nach § 2 GemHVO mit dem Planungszeitraum nach § 1 Abs. 3 GemHVO ab. Er muss die in 
§ 2 vorgegebene Mindestgliederung aufweisen. Diese rechtlichen Vorgaben sowie die verbindlichen Zuordnun-
gen zu den betroffenen Haushaltspositionen im kommunalen Kontierungsplan sind bei der Aufstellung des jährli-
chen Haushaltsplans zu beachten (vgl. Anlage 17). Das Muster wird zur Anwendung empfohlen. 
 
 
1.2.2 Muster für den Finanzplan (Anlage 4) 
 
Der Finanzplan ist nach § 1 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplans und bildet die Zusammenführung der 
Haushaltspositionen nach § 3 GemHVO mit dem Planungszeitraum nach § 1 Abs. 3 GemHVO ab. Er muss die in 
§ 3 vorgegebene Mindestgliederung aufweisen. Diese rechtlichen Vorgaben sowie die verbindlichen Zuordnun-
gen zu den betroffenen Haushaltspositionen im kommunalen Kontierungsplan sind bei der Aufstellung des jährli-
chen Haushaltsplans zu beachten (vgl. Anlage 17). Das Muster wird zur Anwendung empfohlen. 
 
 
1.2.3 Bestimmung der Produktbereiche (Anlage 5) 
 
Die im Haushaltsplan abzubildenden Produktbereiche bilden die Verbindung zwischen dem an sie anknüpfenden 
Ressourcenverbrauch und den angestrebten Zielen und Wirkungen. Die produktorientierte Gliederung soll des-
halb nach § 4 GemHVO das führende Gliederungsprinzip für den Haushaltsplan sein. Die vorgesehenen 17 Pro-
duktbereiche, die das unverzichtbare Mindestmaß an Einheitlichkeit und Information widerspiegeln, sind dem vom 
Rechnungsstil unabhängigen einheitlichen Produktrahmen der Länder entnommen, auf den sich die Länder mit 
Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21. November 2003 geeinigt haben.  
 
Die Gemeinden sind verpflichtet, für Steuerungs- und Informationszwecke sowie aus Gründen der Vergleichbar-
keit der kommunalen Haushalte sowie für die Prüfung des Haushalts durch die Aufsichtsbehörde die erste Gliede-
rungsstufe ihres Haushalts auf der Grundlage  der in Anlage 5 aufgeführten 17 Produktbereiche auszugestalten. 
Diese Produktbereiche werden für verbindlich erklärt. Die Bildung der entsprechenden Teilpläne ist in der aufge-
führten Reihenfolge der 17 Produktbereiche vorzunehmen. Die zur Abgrenzung der Produktbereiche vorgenom-
mene Zuordnung, nach der u.a. die fachlichen Verwaltungsaufgaben und die wirtschaftlichen Betätigungen den 
sachlich betroffenen Produktbereichen zuzuordnen sind, ist gleichfalls verbindlich. Die Gliederungsziffern werden 
zur Anwendung empfohlen. Es können auch die zweistelligen Gliederungsziffern aus der Übersicht der Produkt-
gruppen der kommunalen Finanzstatistik zur Anwendung kommen, weil die Produktbereiche 1 – 16 die Grundla-
ge für diese Produktgruppen bilden. 
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1.2.4 Örtliche Gliederung des Haushaltsplans (Anlage 6) 
 
Die mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts angestrebten Ziele, die Steuerung der Gemeinde zu verbes-
sern und den Ressourcenverbrauch vollständig zu berücksichtigen, erfordern eine angepasste Gliederung des 
Haushaltsplans. Der Festlegung, dass die Teilpläne produktorientiert aufzustellen sind, liegen die Erkenntnisse 
aus der langjährigen Diskussion über die Neuen Steuerungsmodelle, deren vielfältige Erprobung und die Vor-
schläge der NKF - Modellkommunen zugrunde. Sie entspricht überdies den gemeinsamen Vorstellungen der 
Länder. Das gewandelte Selbstverständnis der Gemeinden, nach dem ihre Leistungen nicht allein als Hoheitsakt, 
sondern vor allem als Dienstleistung am Bürger (Produkt) erbracht werden, erfordert dies ebenfalls. Zugleich wird 
den Gemeinden die Befugnis eingeräumt, den Haushaltsplan nach ihren örtlichen Bedürfnissen eigenverantwort-
lich zu untergliedern. Die Möglichkeiten für die Gliederung des Haushaltsplans sind zusammengefasst in einem 
Arbeitspapier dargestellt und sind in die Entscheidung über die Gliederung des Haushaltsplans einzubeziehen. 
 
  
1.2.5 Muster für produktorientierte Teilpläne (Anlage 7) 
 
Nach der Diskussion und den Erkenntnissen über die Neue Steuerung und deren Erprobung kann sich die Re-
form der Haushaltswirtschaft nicht darin erschöpfen, die bisherige sachliche Gliederung des Haushaltsplans 
durch eine frei gestaltbare produktorientierte Gliederung zu ersetzen. Im NKF ist die zeitgemäße Gliederung des 
Haushaltsplans Bestandteil des umfassenden Reformansatzes, der insbesondere auch die Weiterentwicklung der 
Führungsmethoden (Management) beinhaltet. Hierzu gehören insbesondere die Steuerung über Ziele und Ziel-
vereinbarungen auf allen Verwaltungsebenen, aber auch zwischen Rat und Verwaltung, sowie die Möglichkeit, 
deren Umsetzung mit Hilfe von messbaren Kennzahlen besser nachprüfen zu können. Vereinbarte Ziele und 
messbare Kennzahlen sollen deshalb auf allen Gliederungsebenen des Haushaltsplans ausgewiesen werden.  
 
Die produktorientierten Teilpläne sollen daher jeweils die notwendigen Produktinformationen entsprechend der 
vorgenommenen Gliederungstiefe, den Teilergebnisplan, den Teilfinanzplan, Ziele, Leistungsmengen und mess-
bare Kennzahlen, ggf. einen Auszug aus der Stellenübersicht, und soweit erforderlich die speziellen Bewirtschaf-
tungsregeln sowie die notwendigen Erläuterungen enthalten. Das Muster wird zur Anwendung empfohlen. 
 
 
1.2.6 Muster für den Teilergebnisplan (Anlage 8) 
 
Die Inhalte der Teilpläne, die auf der Grundlage der Produktbereiche gebildet werden und nach § 1 GemHVO 
Bestandteil des Haushaltsplans sind, enthalten als wichtigsten Bestandteil den Teilergebnisplan nach § 4 Abs. 3 
GemHVO. Die Teilergebnispläne stellen eine Untergliederung des Ergebnisplans dar. Ihnen kommt die entschei-
dende Bedeutung bei den Beratungen und Entscheidungen über den Haushaltsplan zu. Sie müssen die in § 2 
vorgegebene Mindestgliederung aufweisen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nach § 4 Abs. 6 GemHVO auch 
ggf. eine Haushaltsposition, die mehrjährig keinen Betrag ausweist, entfallen kann. Außerdem besteht die Ver-
pflichtung, die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dann in den Teilergebnisplänen 
abzubilden, wenn sie für die Haushaltsbewirtschaftung erfasst werden. Eine Verpflichtung für eine solche Erfas-
sung besteht allerdings nicht (vgl. § 17 GemHVO). Diese rechtlichen Vorgaben sind bei der Aufstellung der Teil-
pläne zu beachten. Das Muster wird zur Anwendung empfohlen. 
 
 
1.2.7 Muster für den Teilfinanzplan (Anlage 9 A und B) 
 
Auch wenn zukünftig im Rahmen der Teilpläne dem Teilergebnisplan die entscheidende Bedeutung zukommt, ist 
der Teilfinanzplan ein unverzichtbarer Bestandteil der Teilpläne. Ihm sind nach § 4 Abs. 4 GemHVO vor allem die 
Informationen über die vorgesehenen Investitionen zu entnehmen. Die Teilfinanzpläne stellen zudem eine Unter-
gliederung des Finanzplans dar. Dabei ist zu beachten, dass der jeweilige Teilfinanzplan aus zwei Teilen besteht. 
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Der Teil A (Zahlungsübersicht) hat mindestens die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten 
einschließlich der damit verbundenen Verpflichtungsermächtigungen zu enthalten. Der Gemeinde bleibt es dabei 
freigestellt, auch alle oder nur einzelne Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ab-
zubilden. Der Teil B hat die Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen mit den diesen zugeordneten Ein- und 
Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen und den bereitgestellten Mitteln sowie den gesamten getätigten 
Zahlungen zu enthalten. Diese rechtlichen Vorgaben sind bei der Aufstellung der Teilpläne zu beachten. Die 
Muster werden zur Anwendung empfohlen.  
 
 
1.3 Muster für den Stellenplan 
 
1.3.1 Muster für die Gliederung der Stellen (Anlage 10 A und B) 
 
Der Stellenplan der Gemeinde nach § 8 Abs. 1 GemHVO hat sämtliche Stellen für die Beschäftigten unabhängig 
von ihrer Besetzung auszuweisen und ist nach Beschäftigungsverhältnissen zu untergliedern (vgl. § 8 GemHVO). 
Er ist danach in Besoldungs- und Entgeltgruppen aufzuteilen. Bei Beamtenverhältnissen soll eine Einteilung in 
Besoldungsgruppen und in Laufbahngruppen vorgenommen werden. Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan 
beizufügen (vgl. § 1 GemHVO). Die Muster werden zur Anwendung empfohlen. Sie sind anzupassen, soweit sich 
Änderungen auf Grund von Tarifverträgen ergeben.“ 
  
 
1.3.2 Muster für die Stellenübersichten (Anlage 11 A 1 bis B 2) 
 
Die Übersicht über die Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 
GemHVO bildet die Grundlage für die Aufteilung der Personalaufwendungen auf die Teilpläne. Die Gesamtüber-
sicht hat die gesamte Aufteilung der Stellen zu enthalten, soweit die Stellen nicht in den einzelnen Teilplänen 
ausgewiesen werden. Außerdem ist in der Übersicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO ein Überblick über die 
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit zu geben. Die Übersichten sind mit dem Stellenplan dem Haus-
haltsplan beizufügen (vgl. § 1 GemHVO). Die Muster werden zur Anwendung empfohlen. Sie sind anzupassen, 
soweit sich Änderungen auf Grund von Tarifverträgen ergeben. 
 
 
1.4 Muster für besondere Übersichten zu m Haushaltsplan 
 
1.4.1 Muster für die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (Anlage 12 A und 

B)  
 
In der Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder nach § 56 Abs. 
3 GO NRW sind jeweils getrennt für jede Fraktion, jede Gruppe und einzelne Ratsmitglieder sowohl die Geldleis-
tungen als auch die geldwerten Leistungen anzugeben. Die Übersicht ist dem Haushaltsplan beizufügen (vgl. § 1 
GemHVO). Die Muster werden zur Anwendung empfohlen. 
 
 
1.4.2 Muster für die Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Anlage 13) 
 
Den Verbindlichkeiten kommt eine große Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft zu, so dass auf eine 
gesonderte und aktuelle Darstellung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans nicht verzichtet werden 
kann. Um deren mögliche Entwicklung aufzuzeigen, ist in der Übersicht der Stand am Ende des Vorvorjahres 
sowie der voraussichtliche Stand zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres in der Gliederung des Verbind-
lichkeitenspiegels anzugeben. Die Übersicht ist dem Haushaltsplan beizufügen (vgl. § 1 GemHVO). Das Muster 
wird zur Anwendung empfohlen.   
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1.4.3 Muster für die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 14) 
 
Die  Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen muss erkennen lassen, in welcher Höhe aus der Inan-
spruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen in den späteren Jahren voraussichtlich Auszahlungen erwach-
sen werden und auf welche Jahre sich diese verteilen. Sie ist dem Haushaltsplan beizufügen (vgl. § 1 GemHVO). 
Das Muster wird zur Anwendung empfohlen.   
 
 
1.5 Muster für die Buchführung 
 
1.5.1 Abschreibungstabelle (Anlage 15) 
 
Unabhängig von den Abschreibungsmethoden (Zeit- oder Leistungsabschreibung) kommt der Bestimmung der 
Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände eine entscheidende Bedeutung zu. Um im gemeindli-
chen Bereich eine Vergleichbarkeit nach einheitlichen Kriterien zu erreichen, ist die Vorgabe eines verbindlichen 
Rahmens für die Nutzungsdauern geboten. In Ausführung des § 35 GemHVO sind daher gemeindeübergreifend 
Abschreibungszeiträume weitestgehend festgelegt worden. Die „NKF – Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdau-
er für kommunale Vermögensstände“ ist nach § 35 Abs. 3 GemHVO für die Festlegung und Ausgestaltung der 
örtlichen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen verbindlich.  
 
Die Gemeinde hat allerdings unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der 
jeweiligen Nutzungsdauer selbst vorzunehmen. Sie hat sich dabei in der Regel innerhalb des vorgegebenen 
Rahmens zu bewegen und eine Übersicht (Abschreibungstabelle) zu erstellen. Außerdem muss sie bei unverän-
derter Sachlage die Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen durch Beibehaltung der einmal 
getroffenen Festlegung gewährleisten. Wegen der erheblichen Bedeutung, der aus den Nutzungsdauern zu ent-
wickelnden Abschreibungen auf den Ergebnisplan, die Ergebnisrechnung und auf die kommunale Bilanz hat die 
Aufsichtsbehörde nach § 35 Abs. 3 Satz 3 GemHVO die Möglichkeit, sich die Übersicht über die örtlich festgeleg-
ten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie ihre nachträglichen Änderungen von der Gemeinde vor-
legen zu lassen.    
 
 
1.5.2 NKF - Kontenrahmen (Anlage 16) 
 
Die systematischen Anforderungen an eine Finanzbuchhaltung, die notwendige Überprüfbarkeit der Buchungen, 
eine interkommunale Vergleichbarkeit sowie die Anforderungen der Finanzstatistik bedingen, einen allgemeinen 
verbindlichen Kontenrahmen festzulegen. Die verbindliche Vorgabe für die Gemeinde nach § 27 Abs. 7 Satz 1 
GemHVO beschränkt sich dabei darauf, dieses den allgemeinen buchungstechnischen Prinzipien folgende Ord-
nungsgerüst der Bildung der einzelnen Konten zu Grunde zu legen. Der NKF - Kontenrahmen stellt den verbindli-
chen Rahmen für die eigenverantwortliche Ausgestaltung und Konkretisierung von Konten. Er ist in der Reihen-
folge seiner Kontenklassen einschließlich ihrer Bezeichnungen verbindlich. Die Verbindlichkeit des Kontenrah-
mens besteht auch, wenn Inhalte einer Kontenklasse nicht im Rahmen der doppelten Buchführung bebucht, son-
dern statistisch mitgeführt werden. Die Gliederungsziffern innerhalb des Kontenrahmens werden zur Anwendung 
empfohlen. Der Gebrauch der zweistelligen Ziffern erleichtert u.a. die Erfüllung der finanzstatistischen Anforde-
rungen, weil der NKF – Kontenrahmen auch dafür die Grundlage bildet. Mit diesem Kontenrahmen wird den Ge-
meinden noch ein ausreichender Spielraum für die weitere Ausgestaltung der Konten gelassen.  
 
Der NKF - Kontenrahmen ist aus dem Kontenrahmen des Modellprojekts weiterentwickelt worden. Er ist nach 
dem Abschlussgliederungsprinzip gegliedert, d.h. die Einteilung der Kontenklassen ist nach der Reihenfolge der 
einzelnen Posten in der Bilanz und nach der Reihenfolge der einzelnen Haushaltspositionen in der Ergebnisrech-
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nung und in der Finanzrechnung erfolgt. In diesem NKF - Kontenrahmen sind die Kontenklassen 0 bis 8 für die 
Durchführung der „Geschäftsbuchführung“ belegt, die selbstständig abgeschlossen wird und damit einen in sich 
geschlossenen Rechnungskreis bildet. Die Kosten- und Leistungsrechnung wird in einem zweiten Rechnungs-
kreis abgewickelt. Hierfür wird die Kontenklasse 9 freigehalten, so dass der Gemeinde ausreichend Raum für die 
Gestaltung ihrer Kosten- und Leistungsrechnung bleibt. Der NKF - Kontenrahmen ist in der Regel jeweils weiter in 
Kontengruppen, Kontenarten und Konten zu untergliedern, um die örtlich ausgeprägten Konten  zu bilden. Die 
Gemeinde ist nach § 27 Abs. 7 Satz 2 GemHVO verpflichtet, alle ihre Konten in einem Verzeichnis (Kontenplan) 
aufzuführen.  
 
In diesem gemeindlichen Kontenplan werden alle Konten systematisch zusammengestellt, die in der örtlichen 
Buchführung der Gemeinde Verwendung finden. Dies erfordert unter Einbeziehung der Vorschriften  der Gemein-
dehaushaltsverordnung mindestens die Einrichtung von Konten für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung 
und die Bilanz (vgl. § 2, 3 und 41 GemHVO). Diese Regelungen geben den Gemeinden die notwendige Gestal-
tungsfreiheit, die weitere Untergliederung der Konten nach eigenen örtlichen Bedürfnissen vorzunehmen. Dabei 
ist zu entscheiden, ob anhand der Bewirtschaftungsbefugnisse bzw. der Budgetbildung weitere Konten oder Un-
terkonten abgegrenzt werden sollen. In die Festlegung der örtlichen Konten können auch die Anforderungen der 
Finanzstatistiken einbezogen werden. Es besteht dafür jedoch keine Vorgabe. Es wird empfohlen, bereits bei der 
Einrichtung von Konten festzulegen, ob die finanzstatistischen Anforderungen direkt aus den Konten heraus oder 
über Nebenrechnungen erfüllt werden sollen.   
 
 
1.5.3 Kontierungsplan (Anlage 17) 
 
Zur Nachvollziehbarkeit der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen 
einer Beurteilung des gemeindlichen Haushalts ist es sachgerecht, dass die Gemeinden bei der Aufstellung des 
Haushaltsplans den verbindlich vorgegebenen Kontierungsplan beachten. Er sichert die richtige Zuordnung auch 
für die Erstellung des Jahresabschlusses. Für die Bilanz ist deshalb ebenfalls eine entsprechende Zuordnung zu 
beachten. Auf dieser Grundlage wird das Buchungsgeschehen der Gemeinden nachvollziehbarer sowie eine 
Vergleichbarkeit für die Aufsichtsbehörden gesichert. Dies erleichtert zudem den Gemeinden ihre Meldepflichten 
für die Finanzstatistik zu erfüllen. Der Kontierungsplan ist bei der Aufstellung des jährlichen Haushaltsplans und 
des Jahresabschlusses sowie der Erfassung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle in Ausführung der §§ 2, 3 und 
41 GemHVO verbindlich und zu beachten. 
 
 
1.6 Jahresabschluss 
 
1.6.1 Muster für die Ergebnisrechnung (Anlage 18) 
 
In der Ergebnisrechnung nach § 38 GemHVO sind für die Ertrags- und Aufwandsarten, jeweils Jahressummen 
auszuweisen, um das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den tatsächlichen Ressourcenverbrauch im 
Haushaltsjahr abzubilden. Dazu ist durch die Bildung von Salden wie im Ergebnisplan das Ergebnis der laufen-
den Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis sowie aus beiden Ergebnissen das ordentliche Ergebnis fest-
zustellen. Außerdem muss durch den Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendun-
gen das außerordentliche Ergebnis ermittelt werden. Zudem ist es zur Vervollständigung des Gesamtbildes über 
die Haushaltswirtschaft des Jahres erforderlich, das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche Ergebnis zu 
einem Jahresergebnis zusammen zu führen.  
 
Eine solche „Abrechnung“ ist jedoch nur vollständig, wenn auch ein Ansatz-/Ist-Vergleich vorgenommen wird, d.h. 
Planabweichungen durch die Gegenüberstellung von der im Haushaltsplan ausgewiesenen Positionen mit den 
Ist-Werten gesondert festgestellt und ausgewiesen werden. Den Gemeinden wird empfohlen, bei Bedarf nicht nur 
die nach § 38 Abs. 2 GemHVO auszuweisenden übertragenen Ermächtigungen in dem Plan-/Ist-Vergleich ge-
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sondert auszuweisen, sondern darüber hinaus auch andere Veränderungen seit Beginn der Ausführung des 
beschlossenen Haushaltsplans aufzuzeigen, z.B. Erhöhungen oder Minderungen der Haushaltspositionen, deren 
Ursache in einer Nachtragssatzung liegt. Diese Veränderungen sind Planfortschreibungen und haben die ur-
sprünglich vom Rat beschlossenen Haushaltspositionen auf Grund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen 
Maßnahmen und Entscheidungen verändert. Zu diesem Plan-/Ist-Vergleich gehört auch, dass das aktuelle Er-
gebnis in einen Zusammenhang mit den Vorjahren gestellt wird, um die Ergebnisse des abgelaufenen Haushalts-
jahres besser bewerten zu können. Außerdem ist es erforderlich, zu den nachzuweisenden Ist-Ergebnissen des 
Haushaltsjahres auch die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres anzugeben. Diese rechtlichen Vorgaben sind 
bei der Aufstellung der Ergebnisrechnung zu beachten. Das Muster wird zur Anwendung empfohlen. 
 
 
1.6.2 Muster für die Teilergebnisrechnungen (Anlage 19)  
 
Die Teilergebnisrechnungen nach § 40 GemHVO sind entsprechend der Ergebnisrechnung zu gliedern. In diesen 
Rechnungen sind die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen auszuweisen, wenn diese 
im Teilergebnisplan enthalten sind, weil die Gemeinde sie für ihre Haushaltsbewirtschaftung erfasst hat. Eine 
Verpflichtung für eine gesonderte Erfassung der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
durch die Gemeinde besteht allerdings nicht (vgl. § 17 GemHVO). Sind in den Teilplänen zum Nachweis des 
vollständigen Ressourcenverbrauchs die internen Leistungsbeziehungen erfasst, sind diese dem Jahresergebnis 
der Teilergebnisrechnung hinzuzufügen und müssen sich in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen. Diese 
rechtlichen Vorgaben sind bei der Aufstellung der Teilergebnisrechnungen zu beachten. Das Muster wird zur 
Anwendung empfohlen. 
 
 
1.6.3 Muster für die Finanzrechnung (Anlage 20) 
 
In der Finanzrechnung nach § 39 GemHVO sind für sämtliche Einzahlungs- und Auszahlungsarten, jeweils Jah-
ressummen auszuweisen, um die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr nach Arten 
aufzuzeigen und insgesamt die erfolgte Änderung des Bestandes an Finanzmitteln nachzuweisen. Dazu ist wie 
im Finanzplan der Saldo für die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Saldo für die Zahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und aus beiden der Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag zu ermitteln. 
Durch die Einbeziehung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit, aus den Zahlungen aus der Aufnahme und 
der Tilgung von Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung, lässt sich dann die Änderung des 
Bestandes an eigenen Finanzmitteln feststellen und ausweisen.  
 
Es ist jedoch zur Vervollständigung des Gesamtbildes erforderlich, den Bestand am Anfang des Haushaltsjahres 
mit der Änderung des Bestandes im abgelaufenen Haushaltsjahr und dem Bestand an fremden Finanzmitteln 
zusammen zu führen, um damit den Endbestand der Finanzmittel sowie den Finanzmittelfluss insgesamt zu er-
mitteln und abzubilden. Dieser Endbestand an Finanzmitteln ist als vorhandene liquide Mittel der Gemeinde in 
dem dafür vorgesehenen Bilanzposten anzusetzen. In der Finanzrechnung sind auch die Ergebnisse der Rech-
nung des Vorjahres abzubilden. Zudem ist ein Planvergleich wie bei der Ergebnisrechnung vorzunehmen, der 
entsprechend den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung erweitert werden sollte. Diese rechtlichen Vorgaben sind 
bei der Aufstellung der Finanzrechnung zu beachten. Das Muster wird zur Anwendung empfohlen. 
 
 
1.6.4 Muster für die Teilfinanzrechnungen (Anlage 21 A und B) 
 
Die Teilfinanzrechnungen nach § 40 GemHVO sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie bestehen 
wie die Teilfinanzpläne aus zwei Teilen. Der Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlun-
gen für Investitionen nach Arten. Der Gemeinde bleibt es freigestellt, darin auch alle oder nur einzelne Einzahlun-
gen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzubilden Der Teil B enthält die Abrechnung für die 
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einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenzen mit den diesen zugeordne-
ten Ein- und Auszahlungen, entsprechend dem Stand am Ende des Haushaltsjahres. Außerdem sind die gesam-
ten investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgren-
zen auszuweisen. Diese rechtlichen Vorgaben sind bei der Aufstellung der Teilfinanzrechnungen zu beachten. 
Das Muster wird zur Anwendung empfohlen. 
 
 
1.6.5 Muster über die Struktur der Bilanz (Anlage 22) 
 
Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln der Gemeinde zum Abschlussstich-
tag ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält Informationen, die es bisher in 
der kameralen Jahresrechnung nicht gab. Die Bilanzen der Gemeinden müssen einheitlich gegliedert sein. Daher 
ist in § 41 GemHVO festgelegt, dass die Posten „Anlagevermögen“, „Umlaufvermögen“, „Eigenkapital“, „Schul-
den“ und „Rechnungsabgrenzungsposten“ in jede gemeindliche Bilanz gehören und diese in eine Aktivseite und 
eine Passivseite zu gliedern sind. 
 
Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Wer-
ten angesetzt. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Auf der Passivseite der Bilanz wer-
den die Verbindlichkeiten der Gemeinde und ihr Eigenkapital gezeigt. Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. die 
Finanzierung des Vermögens offengelegt und dokumentiert. Die Gliederung der Bilanz erfolgt dabei auf beiden 
Seiten nach Fristigkeiten. So wird auf der Aktivseite zwischen Anlagevermögen (langfristig) und Umlaufvermögen 
(kurzfristig) unterschieden. Auf der Passivseite wird zuerst das Eigenkapital und dann das Fremdkapital gezeigt. 
Auch auf dieser Seite gilt das Prinzip der Fristigkeit, denn die allgemeine Rücklage steht vor der Ausgleichsrück-
lage (im Eigenkapital) und die Kredite für Investitionen stehen vor den Krediten zur Liquiditätssicherung.  
 
Für die Bilanzgliederung gilt unter Beachtung des Grundsatzes der Klarheit und Übersichtlichkeit, dass die Be-
zeichnung der einzelnen Posten klar und verständlich unter Einbeziehung der rechtlichen Begriffsinhalte sein 
muss, jeder Posten mit dem dazugehörigen in Ziffern ausgedrückten Betrag eine eigene Zeile erhält, die Posten 
in der Bilanz in sinnvoller Weise aufeinander folgen und untereinander gesetzt werden. Dazu sind eine weitere 
Aufgliederung oder „davon“-Vermerke je nach Bedeutung für die Gemeinde, insbesondere in Bezug auf die Dar-
stellung ihrer Aufgabenerfüllung, sachgerecht und zulässig. Die Nummerierung der Bilanzposten in der Gemein-
dehaushaltsverordnung dient lediglich der ordnungsmäßigen Aufzählung und ihrer Aneinanderreihung. Sie trägt 
zur Strukturierung der gemeindlichen Bilanz bei und ist für die Anwendung in der gemeindlichen Praxis nicht 
verbindlich. 
 
Diese rechtlichen Vorgaben sind bei der Aufstellung der Bilanz zu beachten. Außerdem sind die verbindlichen 
Zuordnungen zu den Bilanzposten durch den kommunalen Kontierungsplan näher definiert worden (vgl. Anlage 
17). Das Muster wird zur Anwendung empfohlen. 
 
 
1.6.6 Muster für den Anlagenspiegel (Anlage 23) 
 
Im Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO ist die Entwicklung einzelner Posten des Anlagevermögens im Haushalts-
jahr detailliert darzustellen. Er ist daher mindestens entsprechend § 41 Abs. 3 Nummer 1 zu gliedern. Um die 
Änderungen dieser Bilanzposten nachvollziehbar zu machen, sind dazu jeweils tabellarisch die Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten, die Zugänge, Abgänge und Umbuchungen, die Zuschreibungen, die kumulierten Ab-
schreibungen, die Buchwerte am Abschlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag und die Abschreibun-
gen im Haushaltsjahr anzugeben. 
 
Die „historischen“ Anschaffungs- oder Herstellungskosten (vgl. Spalte 1) eines Vermögensgegenstandes werden 
ausgewiesen, solange der Vermögensgegenstand vorhanden ist, selbst wenn er bereits vollständig abgeschrie-
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ben ist. Erst im Jahr nach dem Abgang des Vermögensgegenstandes sind dessen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten aus dem Anlagenspiegel herauszunehmen. 
 
Als Zugänge und Abgänge (vgl. Spalten 2 und 3) werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermö-
gensgegenstände ausgewiesen, die im Haushaltsjahr tatsächlich dem Anlagevermögen zugegangen oder aus 
dem Anlagevermögen abgegangen sind. Wenn Vermögensgegenstände im Haushaltsjahr veräußert werden, sind 
deren historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter den Abgängen zu erfassen. Erst im Jahr danach 
sind dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten aus dem Anlagenspiegel herauszunehmen. 
 
Bei den Umbuchungen (vgl. Spalte 4) werden Umgliederungen vorhandener Anlagewerte erfasst, z.B. die Um-
gliederung von Vermögensgegenständen aus „Anlagen im Bau“ nach ihrer Fertigstellung in den entsprechenden 
Posten des Anlagevermögens. Umbuchungen liegen aber nicht bei Umschichtungen vom Anlagevermögen ins 
Umlaufvermögen vor. Diese Fälle sind als Abgänge zu erfassen. 
 
Auch die Abschreibungen im Haushaltsjahr (vgl. Spalte 5) sowie die Zuschreibungen im Haushaltsjahr (vgl. Spal-
te 6) sind auszuweisen. Erfolgen Zuschreibungen bei den Vermögensgegenständen, so dürfen diese nicht sal-
diert, sondern müssen unter Beachtung des Bruttoprinzips erfasst werden. 
 
Unter kumulierten Abschreibungen (vgl. Spalte 7) sind sämtliche vorgenommenen Abschreibungen zu erfassen 
seit der Vermögensgegenstand mit seinen historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zum Anlagever-
mögen der Gemeinde gehört. Diese kumulierten Abschreibungen sind ggf. um vorgenommene Zuschreibungen 
zu korrigieren. Ist ein Vermögensgegenstand durch Abgang oder Umbuchung aus dem Anlagevermögen ausge-
schieden, so sind die kumulierten Abschreibungen des Vermögensgegenstandes nicht mehr auszuweisen. Im 
Anlagenspiegel sind aber noch die Abschreibungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr aufzunehmen, um die 
Übereinstimmung mit der Ergebnisrechnung zu sichern.  
 
Die im Anlagenspiegel auszuweisenden Buchwerte (vgl. Spalten 8 und 9) ergeben sich rechnerisch als Rest-
buchwerte aus den Werten desselben Haushaltsjahres. Um die Veränderung bzw. Entwicklung aufzuzeigen, ist 
der Stand am Ende des Haushaltsjahres sowie am Ende des Vorjahres anzugeben.        
 
Diese rechtlichen Vorgaben sind bei der Aufstellung des Anlagenspiegels zu beachten. Den Anlagenspiegel kann 
die Gemeinde eigenverantwortlich nach örtlichen Bedürfnissen um Zusatzinformationen ergänzen, soweit 
dadurch die Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung nicht beeinträchtigt wird. Das Muster wird zur Anwen-
dung empfohlen. 
 
 
1.6.7 Muster für den Forderungsspiegel (Anlage 24) 
 
Der Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO soll den Stand und die Entwicklung einzelner Posten des Anlage-
vermögens im Haushaltsjahr detailliert nachweisen. Er ist daher mindestens entsprechend § 41 Abs. 3 Nummern 
2.2.1 und 2.2.2 zu gliedern. Um die Änderungen dieser Bilanzposten nachvollziehbar zu machen, ist dazu jeweils 
tabellarisch der Gesamtbetrag am Abschlussstichtag unter Angabe der Restlaufzeit, gegliedert in Betragsanga-
ben für Forderungen mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jah-
ren sowie der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlussstichtag anzugeben.  
 
Diese rechtlichen Vorgaben sind bei der Aufstellung des Forderungsspiegels zu beachten. Den Forderungsspie-
gel kann die Gemeinde eigenverantwortlich nach örtlichen Bedürfnissen um Zusatzinformationen ergänzen, so-
weit dadurch die Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung nicht beeinträchtigt wird. Das Muster wird zur An-
wendung empfohlen. 
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1.6.8 Muster für den Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 25) 
 
Der  Verbindlichkeitenspiegel löst die kamerale Übersicht über die Schulden ab. Er weist den Stand und die Ent-
wicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr detaillierter nach und ist mindestens nach den in § 47 Abs. 1 
GemHVO aufgeführten Posten zu gliedern. Um die Änderungen nachvollziehbar zu machen, ist dazu jeweils 
tabellarisch der Gesamtbetrag am Abschlussstichtag unter Angabe der Restlaufzeit, gegliedert in Betragsanga-
ben für Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis zu fünf Jahren und von mehr als 
fünf Jahren sowie der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlussstichtag anzugeben.  
 
Der Verbindlichkeitenspiegel dient dazu, die Struktur der Verschuldung der Gemeinde transparent zu machen. 
Ergänzend werden in dem Verbindlichkeitenspiegel auch die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Si-
cherheiten, gegliedert nach Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages, nachrichtlich ausgewiesen, 
um auch diese Verpflichtungen der Gemeinde offen zu legen.  

 
Diese rechtlichen Vorgaben sind bei der Aufstellung des Verbindlichkeitenspiegels zu beachten. Den Verbindlich-
keitenspiegel kann die Gemeinde um Zusatzinformationen ergänzen, soweit dadurch die Klarheit und Übersicht-
lichkeit der Darstellung nicht beeinträchtigt wird. Das Muster wird zur Anwendung empfohlen. 
 
 
1.7 Gesamtabschluss 
 
1.7.1 Positionenrahmen für den NKF-Gesamtabschluss (Anlage 26) 
 
Mit dem Positionenrahmen für den NKF-Gesamtabschluss werden die Grundstruktur der Summenbilanz sowie 
die Struktur der Summenergebnisrechnung für die Aufstellung des Gesamtabschlusses aufgezeigt. Damit sollen 
die Abschlusspositionen für den Gesamtabschluss vereinheitlicht und sachgerechte Meldungen, insbesondere 
durch die gemeindlichen Betriebe, erreicht werden. Der Positionenrahmen besteht aus zwei Teilen. Im Teil A wird 
festgelegt, in welche Positionen der Gesamtbilanz, die auf die Gliederung der Bilanz nach § 41 GemHVO NRW 
ausgerichtet ist, die Bilanzpositionen der zu konsolidierenden Betriebe der Gemeinde eingehen sollen. Im Teil B 
wird festgelegt, in welche Positionen der Gesamtergebnisrechnung, die auf die Gliederung der Ergebnisrechnung 
nach § 2 GemHVO NRW ausgerichtet ist, die GuV-Positionen der zu konsolidierenden Betriebe der Gemeinde 
eingehen sollen. Die genannten Vorschriften sind nach § 49 Abs. 3 GemHVO NRW für die Darstellung der Ge-
samtbilanz und der Gesamtergebnisrechnung maßgeblich und bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses zu 
beachten. 
 
Die Bezifferungen der in Teil A enthaltenen Bilanzposten und der in Teil B enthaltenen Ergebnispositionen sind 
für die örtliche Anwendung nicht verbindlich. Sie sind von der Gemeinde eigenverantwortlich in fachlicher und 
technischer Hinsicht unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten vorzunehmen.  
 
 
1.7.2 Muster zur Gesamtbilanz (Anlage 27) 
 
Mit der im Muster aufgezeigten Struktur der gemeindlichen Gesamtbilanz wird die Vorschrift des § 49 Abs. 3 
GemHVO NRW umgesetzt, nach der die Gesamtbilanz entsprechend der Bilanz im Jahresabschluss der Ge-
meinde zu gliedern ist. Die Darstellung der Gesamtbilanz ist auf die wichtigen Bilanzposten auszurichten, die 
nach § 41 GemHVO NRW auch in der gemeindlichen Bilanz enthalten sein sollen, denn auch im Gesamtab-
schluss muss eine Mindesteinheitlichkeit bei der Gliederung der Gesamtbilanz durch die Gemeinden gewährleis-
tet werden. Gleichwohl können örtliche Gegebenheiten so gewichtig sein, dass diese bei der Gestaltung der Be-
standteile der gemeindlichen Gesamtbilanz nicht außer Betracht bleiben dürfen.  
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

VV Muster 

MUSTER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2811 

Von der Gemeinde ist auch zu prüfen, ob einzelnen Bilanzposten ggf. eine geringe Bedeutung zukommt, so dass 
ein Verzicht als gesonderter Posten in der Gesamtbilanz in Betracht kommen kann. Bei einem Verzicht müssen 
dann im Gesamtanhang ausreichend differenzierte Angaben zu diesem örtlichen Sachverhalt gemacht werden. 
Die Bezifferung der Aktiv- und Passivposten ist von der Gemeinde unter Berücksichtigung der örtlichen Gege-
benheiten eigenverantwortlich in fachlicher und technischer Hinsicht festzulegen ist. Das Muster wird zur Anwen-
dung empfohlen.  
 
 
1.7.3 Muster zur Gesamtergebnisrechnung (Anlage 28) 
 
Mit der im Muster aufgezeigten Struktur der gemeindlichen Gesamtergebnisrechnung wird die Vorschrift des § 49 
Abs. 3 GemHVO NRW umgesetzt, nach der die Gesamtergebnisrechnung entsprechend der Ergebnisrechnung 
im Jahresabschluss der Gemeinde zu gliedern ist. Die Darstellung der Gesamtergebnisrechnung ist auf die Posi-
tionen auszurichten, die nach § 38 i.V.m. § 2 GemHVO NRW mindestens in der gemeindlichen Ergebnisrechnung 
enthalten sein sollen. Auch im Gesamtabschluss muss eine Mindesteinheitlichkeit der Gesamtergebnisrechnun-
gen der Gemeinden gewährleistet werden. Für die örtliche Anwendung ist die Bezifferung von Ertrags- und Auf-
wandspositionen sowie von Summen und Salden von der Gemeinde unter Berücksichtigung der örtlichen Gege-
benheiten eigenverantwortlich in fachlicher und technischer Hinsicht festzulegen ist. Das Muster wird zur Anwen-
dung empfohlen.  
 
 
1.7.4 Muster für die Gesamtkapitalflussrechnung 
 
Dem Gesamtanhang im gemeindlichen Gesamtabschluss ist nach § 51 Absatz 3 GemHVO NRW eine Gesamt-
kapitalflussrechnung (GFKR) beizufügen. Eine Abbildung der gemeindlichen Zahlungsströme in der Gesamtkapi-
talflussrechnung im Gesamtabschluss der Gemeinde soll entsprechend den handelsrechtlichen Regelungen unter 
Beachtung des Deutschen Rechnungslegungsstandards 2 (DRS 2) erfolgen. Die Gesamtkapitalflussrechnung 
soll wie in der gemeindlichen Finanzrechnung in die drei Bereiche „Laufende Geschäftstätigkeit“, „Investitionstä-
tigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“ gegliedert und es sollen die Strukturen der gemeindlichen Einzahlungs- und 
Auszahlungsströme aufgezeigt werden. Dazu enthält der DRS 2 entsprechende Muster. Auf ein kommunalspezi-
fisches Muster wird deshalb verzichtet.   
  
 
2. Schlussbestimmungen 
 
Dieser Runderlass tritt mit Ablauf des Haushaltsjahres 2014 außer Kraft. 
 

MBl. NRW. S. 354 (SMBl. NRW. 6300) 
 
 
Änderungsübersicht zum Runderlass 
 
Durch den Runderlass vom 04.04.2005 (MBl. NRW. S. 464) wurden die Nummer 1.6.4 (neu gefasst) sowie § 4 in 
Anlage 2 und die Nummern 46, 55 und 66 in Anlage 17 (neu gefasst) geändert. 
 
Durch den Runderlass vom 21.09.2005 (MBl. NRW. S. 1161) wurden die Nummern 1.3.1 (neu gefasst) und 1.3.2 
sowie die Anlagen 10 und 11 (jetzt „Tariflich Beschäftigte“) und die Nummer 53 der Anlage 17 geändert. 
 
Durch den Runderlass vom 30.10.2006 (MBl. NRW. S. 541) wurden die Nummern 25, 28, 41, 44, 50, 52, 70, 71, 
und 78 der Anlage 17 geändert. 
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Durch den Runderlass vom 05.07.2010 (MBl. NRW. S. 669) wurden die Nummern 1, 1.4.1, 1.6.1, 1.6.5 geändert, 
die Nummer 1.7 „Gesamtabschluss“ neu eingefügt und die Anlagen 7, 15 und 17 geändert sowie die Geltungs-
dauer in Nummer 2 neu bestimmt. Außerdem wurden dem Runderlass drei neue Anlagen für den gemeindlichen 
Gesamtabschluss beigefügt. 
 
Durch den noch im Jahre 2012 geplanten Runderlass sollen die Anlagen entsprechend dem 1. NKF-Weiter-
entwicklungsgesetz aktualisiert werden. Fast alle Anlagen werden geändert (vgl. Anlagen 1, 2, 3, 8, 11, 12, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 und 27).  
 
 
3. Übersicht über die Anlagen des Runderlasses nach betroffenen Bereichen: 
 
A:  Haushaltssatzungen 
 
Anlage 1: Haushaltssatzung (Muster zu § 78 GO NRW) 
Anlage 2: Nachtragssatzung (Muster zu § 81 GO NRW) 
 
 
B:  Haushaltsplan 
 
Anlage 3:  Ergebnisplan (Muster zu § 2 GemHVO NRW) 
Anlage 4:  Finanzplan (Muster zu § 3 GemHVO NRW) 
Anlage 5:  Bestimmung der Produktbereiche (Muster zu § 4 GemHVO NRW) 
Anlage 6: Örtliche Gliederung des Haushaltsplans (Muster zu § 4 GemHVO NRW) 
Anlage 7: Muster für produktorientierte Teilpläne (Muster zu § 4 GemHVO NRW) 
Anlage 8:  Teilergebnisplan (Muster zu § 4 GemHVO NRW)   
Anlage 9: Teilfinanzplan (Muster zu § 4 GemHVO NRW) 
   
 
C:  Übersichten zu den Beschäftigten 
 
Anlage 10: Stellenplan (Muster zu § 8 GemHVO NRW) 
Anlage 11: Stellenübersicht (Muster zu § 8 GemHVO NRW) 
 
 
D:  Besondere Übersichten 
 
Anlage 12:  Zuwendungen an Fraktionen (Muster zu § 56 GO NRW) 
Anlage 13:  Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster zu § 1 GemHVO NRW) 
Anlage 14:  Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Muster zu § 1 GemHVO NRW) 
 
 
E:  Buchführung 
 
Anlage 15: Abschreibungstabelle (Muster zu § 35 GemHVO NRW) 
Anlage 16:  Kontenrahmen (Muster zu § 27 GemHVO NRW) 
Anlage 17:  Kontierungsplan (Muster zu § 3, 4 und 41 GemHVO NRW) 
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F:  Jahresabschluss 
 
Anlage 18: Ergebnisrechnung (Muster zu § 38 GemHVO NRW) 
Anlage 19: Teilergebnisrechnung (Muster zu § 40 GemHVO NRW) 
Anlage 20: Finanzrechnung (Muster zu § 39 GemHVO NRW) 
Anlage 21: Teilfinanzrechnung (Muster zu § 40 GemHVO NRW) 
Anlage 22 Struktur der Bilanz (Muster zu § 41 GemHVO NRW) 
Anlage 23: Anlagenspiegel (Muster zu § 45 GemHVO NRW) 
Anlage 24: Forderungsspiegel (Muster zu § 46 GemHVO NRW) 
Anlage 25: Verbindlichkeitenspiegel (Muster zu § 47 GemHVO NRW) 
 
 
G: Gesamtabschluss 
 
Anlage 26: NKF-Positionenrahmen für den Gesamtabschluss (Muster zu § 49 GemHVO NRW) 
Anlage 27: Gesamtbilanz (Muster zu § 49 GemHVO NRW) 
Anlage 28: Gesamtergebnisrechnung (Muster zu § 49 GemHVO NRW) 
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(Anlage 1)                Muster zu § 78 GO NRW 
 
 

Haushaltssatzung und Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 

 
 
1.  Haushaltssatzung 

der Gemeinde ... 
für das Haushaltsjahr ... 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz … , hat der Rat der 
Gemeinde ... mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr1) ..., der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden vo-
raussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen 
und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  

 
im Ergebnisplan mit  

 dem Gesamtbetrag der Erträge auf         ...  EUR 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf        ...  EUR 
 

im Finanzplan mit 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf       ...  EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf       ...  EUR 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf              ... EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      ... EUR 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf        ... EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf      ... EUR 

festgesetzt.   
 

§ 21) 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf   
          ...  EUR 
festgesetzt.   
 
(alternativ: Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.) 
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§ 31) 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 
künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 

          ...  EUR 
 festgesetzt. 
  
 (alternativ: Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.) 
 
 

§ 41) 
  

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 
im Ergebnisplan wird auf              ... EUR 

 und/oder 
 die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 
 im Ergebnisplan wird auf               ... EUR 
 festgesetzt. 

 
(alternativ: Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.) 

 
 

§ 51) 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 

          ...  EUR 
 festgesetzt. 
  
 (alternativ: Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.) 
 
 

§ 62)
 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr1)..... wie folgt festgesetzt: 

 
 1. Grundsteuer 
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A) auf        ...  v.H. 
 1.2 für die Grundstücke  
  (Grundsteuer B) auf        ...  v.H. 
 
 2. Gewerbesteuer auf        ...  v.H. 
 
 

§ 7 
 

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre ... wieder hergestellt. Die 
dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung 
des Haushaltsplans umzusetzen.  

 (alternativ: entfällt) 
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§ 8 ff.3) 
 
 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 nach den geltenden Vorschriften und: 
  

(Erfüllung der Anzeigepflicht): 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr ... wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde in ... (alternativ: der Bezirksregierung in ...) mit Schreiben vom 
... angezeigt worden. 
 
(Bei einer Verringerung der Rücklage): 
Die nach § 75 Absatz 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom 
Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in ... (alternativ: der Bezirksregierung in ...) mit Verfü-
gung vom ... erteilt worden. 

 
 (Bei der Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten): 

Die nach § 76 Absatz 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist 
vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in ... (alternativ: der Bezirksregierung in ...) mit 
Verfügung vom ... erteilt worden. 
 
(Verfügbarmachung zur Einsichtnahme): 
Der Haushaltsplan (und das Haushaltssicherungskonzept) liegen zur Einsichtnahme vom ... bis ... im ... 
öffentlich aus und sind unter der Adresse … im Internet verfügbar. 
 

 
 ..., den ...  
 
  
 .................... 
 (Unterschrift) 
 
 Fußnoten: 
 1) Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben. 

2) Erlässt die Gemeinde aufgrund der Realsteuergesetze eine besondere Hebesatzsatzung, so ist in der 
Haushaltssatzung zum Ausdruck zu bringen, dass die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung 
nur deklaratorische Bedeutung hat. 

 3) Hier können weitere Vorschriften gem. § 78 Absatz 2 GO NRW aufgenommen werden. 
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 (Anlage 2)                Muster zu § 81 GO NRW 
 
 

Nachtragssatzung und Bekanntmachung 
der Nachtragssatzung 

 
 
1.  Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 

der Gemeinde ... 
für das Haushaltsjahr ... 

 
Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz …, hat der Rat der Gemeinde ... 
mit Beschluss vom ... folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom ... erlassen: 
 
 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

 
 

 
die  

bisherigen  
fest-

gesetzten 
Gesamt- 
beträge 

 
 

EUR 

 
 
 

erhöht  
um 

 
 
 
 

EUR 

 
 
 

vermindert  
um 

 
 
 
 

EUR 

 
und damit  

der  
Gesamtbetrag  

des  
Haushaltsplans 

 einschl.  
Nachträge  

festgesetzt auf 
EUR 

 
Ergebnisplan 
 
Erträge 
Aufwendungen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Finanzplan 
 
aus laufender Verwaltungstätigkeit: 
Einzahlungen  
Ausgaben 
 
aus Investitionstätigkeit: 
Einzahlungen  
Auszahlungen 
 
aus Finanzierungstätigkeit: 
Einzahlungen  
Auszahlungen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der 
bisherigen Festsetzung in Höhe von ... EUR um ... EUR vermindert/erhöht und damit auf ...  EUR festge-
setzt.  
 
(alternativ: Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.) 
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§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 
künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von ... EUR um ... 
EUR vermindert/erhöht und damit auf ...  EUR festgesetzt.  
 
(alternativ: Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geän-
dert.) 

 
 

§ 4 
  

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Er-
gebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von ... EUR um ... EUR vermin-
dert/erhöht und damit auf ...  EUR festgesetzt 

 und/oder  
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Er-
gebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von ... EUR um ... EUR vermin-
dert/erhöht und damit auf ...  EUR festgesetzt.  
 
(alternativ: Die bisher festgesetzte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und/oder die bisher festge-
setzte Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht geändert oder eine Inanspruchnahme des Ei-
genkapitals soll nicht erfolgen.) 

 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von ... EUR um ... EUR vermindert/erhöht und damit auf 
...  EUR festgesetzt.  

 
(alternativ: Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geän-
dert.) 

 
 

§ 61)
 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr..... wie folgt festgesetzt: 

 
 

Steuerart 
 

bisher 
 v.H. 

 
erhöht um 

 v.H. 

 
vermindert 

v.H. 

 
nunmehr 

  v.H. 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirt-

schaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) 

1.2 für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) 

2. Gewerbesteuer 
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 (alternativ: Die Steuersätze werden nicht geändert.) 
 
  

§ 6 ff.2) 
 

2. Bekanntmachung der Nachtragssatzung 
 nach den geltenden Vorschriften und: 
  

(Erfüllung der Anzeigepflicht): 
Die vorstehende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr ... wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 
Nachtragssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als untere staatli-
che Verwaltungsbehörde in ... (alternativ: der Bezirksregierung in ...) mit Schreiben vom ... angezeigt 
worden. 
 
(Bei einer Verringerung der Rücklage): 
Die nach § 75 Absatz 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom 
Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in ... (alternativ: der Bezirksregierung in ...) mit Verfü-
gung vom ... erteilt worden. 

 
 (Bei der Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten): 

Die nach § 76 Absatz 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist 
vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in ... (alternativ: der Bezirksregierung in ...) mit 
Verfügung vom ... erteilt worden. 
 
(Verfügbarmachung zur Einsichtnahme): 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ... bis ... im ... öffentlich aus und ist unter der 
Adresse … im Internet verfügbar. 

 
  
 ..., den ...  
 
 (Bürgermeister/Oberbürgermeister) 
 
 .................... 
 (Unterschrift) 
 
 

Fußnoten: 
1) Erlässt die Gemeinde aufgrund der Realsteuergesetze eine besondere Hebesatzsatzung, so ist in der 
Nachtragssatzung zum Ausdruck zu bringen, dass die Angabe der Steuersätze in der Nachtragssatzung 
nur deklaratorische Bedeutung hat. 
2) Hier können Regelungen zur Haushaltssicherung und weitere Vorschriften gem. § 78 Absatz 2 Satz 2 
GO NRW getroffen werden. 
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(Anlage 3)        Muster zu § 2 GemHVO NRW 
 
 

Ergebnisplan 
 
 

 
 
 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 

 
Er-

gebnis 
des 
Vor-
vor-

jahres 
 

EUR 
 

 
Ansatz 

des 
Vor-

jahres 
 
 
 

EUR 

 
Ansatz 

des 
Haus-
halts-
jahres 

 
 

EUR 

 
Pla-
nung 
Haus-
halts-
jahr  
+ 1 

 
EUR 

 
Pla-
nung 
Haus-
halts-
jahr  
+ 2 

 
EUR 

 
Pla-
nung 
Haus-
halts-
jahr  
+ 3 

 
EUR 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 

     Steuern und ähnliche Abgaben 
+   Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
+   Sonstige Transfererträge 
+   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
+   Privatrechtliche Leistungsentgelte 
+   Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+   Sonstige ordentliche Erträge 
+   Aktivierte Eigenleistungen 
+/- Bestandsveränderungen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 =   Ordentliche Erträge       
11 
12 
13 
14 
15 
16 

-    Personalaufwendungen 
-    Versorgungsaufwendungen 
-    Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-

tungen 
-    Bilanzielle Abschreibungen 
-    Transferaufwendungen 
-    Sonstige ordentliche Aufwendungen 

      

17 =   Ordentliche Aufwendungen       
18 =   Ordentliches Ergebnis 

      (= Zeilen 10 und 17) 
      

19 
20 

+   Finanzerträge 
-    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

      

21 =   Finanzergebnis 
      (= Zeilen 19 und 20) 

      

22 =   Ergebnis der laufenden 
     Verwaltungstätigkeit  
     (= Zeilen 18 und 21) 

      

23 
24 

+   Außerordentliche Erträge 
-    Außerordentliche Aufwendungen 

      

25 =   Außerordentliches Ergebnis  
      (= Zeilen 23 und 24) 

      

26 =   Jahresergebnis  
    (= Zeilen 22 und  25) 

      

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 
27 Verrechnete Erträge 

Bei Vermögensgegenstände 
      

28 Verrechnete Aufwendungen 
Bei Vermögensgegenständen 

      

29 Verrechnungssaldo 
(= Zeilen 27 und 28) 
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(Anlage 4)        Muster zu § 3 GemHVO NRW 
 
 

Finanzplan 
 
 

 
 
 

Ein- und Auszahlungsarten 

 
Er-

gebnis 
des 

Vorvor-
jahres 

 
EUR 

 

 
Ansatz  

des 
Vorjah-

res 
 
 

EUR 

 
Ansatz 

des 
Haus-
halts-
jahres 

 
EUR 

 
Planung 
Haus-
halts-
jahr  
+ 1 

 
EUR 

 
Planung 
Haus-
halts-
jahr  
+ 2 

 
EUR 

 
Planung 
Haus-
halts-
jahr  
+ 3 

 
EUR 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 

     Steuern und ähnliche Abgaben 
+   Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
+   Sonstige Transfereinzahlungen 
+   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
+   Privatrechtliche Leistungsentgelte 
+   Kostenerstattungen, Kostenumlagen 
+   Sonstige Einzahlungen  
+   Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 

      

  9 =   Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 -   Personalauszahlungen 
 -   Versorgungsauszahlungen 
 -   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
 -   Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 
 -   Transferauszahlungen 
 -   Sonstige Auszahlungen  

      

16 =  Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       
17 =  Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 

      (= Zeilen 9 und 16) 
      

18 
19 
20 
21 
22 

+   Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  
+   Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 
+   Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 
+   Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  
+   Sonstige Investitionseinzahlungen 

      

23 =   Einzahlungen aus Investitionstätigkeit       
24 
 
25 
26 
 
27 
28 
29 

-    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und   
     Gebäuden 
-    Auszahlungen für Baumaßnahmen 
-    Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem  
      Anlagevermögen 
-    Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
-    Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
-    Sonstige Investitionsauszahlungen 

      

30 =   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       
31 =  Saldo aus Investitionstätigkeit 

      (= Zeilen 23 und 30) 
      

32 =  Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag   
     (= Zeilen 17 und 31) 

      

33 
34 

+   Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
 -   Tilgung und Gewährung von Darlehen 

      

35 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit       

36 =  Änderung des Bestandes 
    an eigenen Finanzmitteln 
      (= Zeilen 32 und 35) 

      

37 +    Anfangsbestand an Finanzmitteln       
38 = Liquide Mittel  

     (= Zeilen 36 und 37) 
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(Anlage 5)              Muster zu § 4 GemHVO NRW 
 
 

Bildung von Produktbereichen  
im kommunalen Haushalt 

 
 
Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Gemeinde sind die nachfol-
gend aufgeführten Produktbereiche verbindlich. Die zur Abgrenzung der Produktbereiche  vorgenommene Zuord-
nung ist zu beachten. Dazu gilt, dass die fachlichen Verwaltungsaufgaben und die wirtschaftlichen Betätigungen 
den sachlich betroffenen Produktbereichen zuzuordnen sind. 
 
 
1. Gesamtübersicht 
 
Der kommunale Haushaltsplan ist in produktorientierte Teilpläne nach folgenden verbindlichen Produktbereichen 
und in der ausgewiesenen Reihenfolge zu gliedern:  
 

 
Produktbereiche 

 
 
01  Innere Verwaltung 
02  Sicherheit und Ordnung 
03  Schulträgeraufgaben 
04  Kultur und Wissenschaft 
05  Soziale Leistungen 
06  Kinder-, Jugend- und  
      Familienhilfe 
 

 
07  Gesundheitsdienste 
08  Sportförderung 
09  Räumliche Planung und Entwicklung,  
      Geoinformationen 
10  Bauen und Wohnen 
11  Ver- und Entsorgung 
12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 

 
13  Natur- und Landschaftspflege 
14  Umweltschutz 
15  Wirtschaft und Tourismus 
16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
17  Stiftungen 

 
Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten 
aufgestellt werden. Es bleibt dabei jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere 
Gliederungsebene darstellen (Produktgruppen) oder tiefer untergliedern (Produkte) will.  
 
 
2. Inhaltsbestimmung 
 
Die Produktbereiche im gemeindlichen Haushalt sind nach der folgenden Zuordnung abzugrenzen: 
 
01  Innere Verwaltung 
  Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Bezirksausschüsse 
  Kreistag, Kreisausschuss, Ausschüsse 

Bürgermeister/in, Bezirksvorsteher/in, Ortsvorsteher/in, Beigeordnete 
Landrat/Landrätin 
Ausländerbeirat 

   Fraktionen, Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) 
  Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 
  Rats- und Verwaltungsbeauftragte 
  Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei 

  Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 
 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 
  Örtliche Rechnungsprüfung 
  Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde 
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02  Sicherheit und Ordnung 
 Statistische Angelegenheiten 
 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen 
 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten 

 Brandschutz 
 Rettungsdienst 

 Abwehr von Großschadensereignissen 
 
03   Schulträgeraufgaben 
    Grundschulen 
  Hauptschulen 
  Gemeinschaftsschulen 
  Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg 
  Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg 
  Kollegs 
  Gesamtschulen 

Sonderschulen als Schulen für Lernbehinderte, für Geistigbehinderte, für Blinde und Sehbehinderte, für 
Lernbehinderte, für Gehörlose und Schwerhörige, für Sprachbehinderte, für Kranke, für Erziehungshil-
fen, im Bereich der Realschulen und des Gymnasiums 

  Berufskollegs in Form von Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule, Fachoberschule 
  Schülerbeförderung 
   Fördermaßnahmen für einzelne Schüler 
   schulartenübergreifende Maßnahmen 
  Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung 
 
04  Kultur und Wissenschaft 
  Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen 
 Theater 
 Musikpflege, Musikschulen 
  Heimatpflege 
  Sonstige Kulturpflege 
  Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen 
  
05  Soziale Leistungen 
  Grundversorgung an natürliche Personen   
  Soziale Einrichtungen 

 Sonstige soziale Leistungen 
   
06  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
  Förderung von Kindern und Jugendlichen 
  Förderung der Erziehung in der Familie 
  Adoptionsvermittlung  
  Tageseinrichtungen für Kinder 
  Einrichtungen der Jugendarbeit 
  Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien 
   
07  Gesundheitsdienste 
  Krankenhäuser, Kliniken 
  Sonstige  Gesundheitseinrichtungen 
  Gesundheitsschutz und -pflege 
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08  Sportförderung 
  Allgemeine Förderung des Sports 
  Sportstätten und Bäder 
  
09  Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
  Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Geoinformationen 
 
10    Bauen und Wohnen 
  Bau- und Grundstücksordnung 
  Wohnungsbauförderung 
  Denkmalschutz und -pflege 
 
11  Ver- und Entsorgung 
  Elektrizitäts-, Gas, Wasser, Fernwärmeversorgung 
  Abfallwirtschaft 

Abwasserbeseitigung 
 
12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
  Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben bei Straßen 
 Winterdienst 
 Verkehrssicherungsanlagen  
  Straßenreinigung 

  Parkeinrichtungen 
  ÖPNV 
  Sonstiger Personen- und Güterverkehr 
 
13   Natur- und Landschaftspflege 
  Öffentliches Grün, Landschaftsbau 
  Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 
  Friedhofs- und Bestattungswesen 
  Land- und Forstwirtschaft 
   
14   Umweltschutz 
  Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzbeauftragte 
 
15   Wirtschaft und Tourismus 
  Wirtschaftsförderung 
  Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 
  Tourismus 
  
16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
  Steuern 
  allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 
  Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
 
17    Stiftungen 
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(Anlage 6)            Muster zu § 4 GemHVO NRW 
 
 

Gliederung des örtlichen Haushaltsplans 
Gliederungsvarianten 

 
 
1. Gliederung nach Produktbereichen 
 
Der kommunale Haushaltsplan ist in produktorientierte Teilpläne nach folgenden verbindlichen Produktbereichen 
und in der ausgewiesenen Reihenfolge zu gliedern:  
 

 
Produktbereiche 

 
 
01  Innere Verwaltung 
02  Sicherheit und Ordnung 
03  Schulträgeraufgaben 
04  Kultur und Wissenschaft 
05  Soziale Leistungen 
06  Kinder-, Jugend- und  
      Familienhilfe 
 

 
07  Gesundheitsdienste 
08  Sportförderung 
09  Räumliche Planung und  
      Entwicklung, Geoinformationen 
10  Bauen und Wohnen 
11  Ver- und Entsorgung 
12  Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 

 
13  Natur- und Landschafts- 
      pf lege 
14  Umweltschutz 
15  Wirtschaft und Tourismus 
16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
17  Stiftungen 

 Abbildung 1  
 
Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten 
aufgestellt werden. Es bleibt dabei jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere 
Gliederungsebene darstellen (Produktgruppen) oder tiefer untergliedern (Produkte) will. Teilpläne unterhalb der 
Produktbereichsebene können auch nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt werden. Auch diese 
Teilpläne können in Produktgruppen oder Produkte untergliedert werden. Die Aufzählung der Produktbereiche 
folgt der Abstimmung der Länder, erleichtert die Sortierung der Produktbereiche sowie die Zuordnung der Pro-
duktgruppen und Produkte zu den Produktbereichen.  
 
 
2. Produktorientierte Untergliederung der Produktbereiche: 
 
Die Gemeinde kann unterhalb der Ebene der verbindlich vorgegebenen Produktbereiche nach ihren eigenen 
Bedürfnissen diese Teilpläne untergliedern: 
 
2.1 Die Gemeinde kann eigene Produktgruppen und Produkte bilden (Beispiel): 
 

Verbindliche Produktbereiche* Eigene Produktgruppen Eigene Produkte 

 
01  Innere Verwaltung 
... 
03  Schulträgeraufgaben 
... 
05  Soziale Leistungen 
... 
07  Gesundheitsdienste 
... 
09  Räumliche Planung und Entwicklung, 
       Geoinformationen  
... 
16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 

Bildung 
von 

Produktgruppen 
nach den örtlichen 

Bedürfnissen 

Bildung 
von 

Produkten 
nach den örtlichen 

Bedürfnissen 
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  * Vollständige Abbildung siehe Abbildung 1 
 
 
2.2 Die Gemeinde kann den Empfehlungen Dritter folgen: 
 
2.2.1 den Empfehlungen der NKF -Modellkommunen (Beispiel): 
 

Verbindliche 
Produktbereiche* 

Produktgruppen 
nach NKF (Auszug) 

Produkte 
nach NKF (Auszug) 

 
01  Innere Verwaltung 
... 
03  Schulträgeraufgaben 
... 
05  Soziale Leistungen 
... 
07  Gesundheitsdienste 
... 
09  Räumliche Planung und  
      Entwicklung, Geoinforma- 
      tionen 
... 
16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 

 
08  Personalmanagement 
... 
04  Schulaufsicht 
... 
01  Unterst. von Senioren 
... 
03  Gesundheitshilfe 
... 
01  Räumliche Planung 
... 
 
 
01  Allgemeine Finanzwirtschaft 

 
01 Personalsteuerung 
... 
04  Nichtschülerprüfung 
... 
02  Altenarbeit 
... 
04  Sucht- und Drogenhilfe 
... 
02  Flächennutzungsplan 
... 
 
... 
 

  * Vollständige Abbildung siehe Abbildung 1 
 
 
2.2.2 den Empfehlungen der Länder für die Finanzstatistik (Beispiel): 
 

Verbindliche 
Produktbereiche* 

Produktgruppen 
für die Finanzstatistik 

(Auszug) 

Produkte 

 
01  Innere Verwaltung 
... 
03  Schulträgeraufgaben 
... 
05  Soziale Leistungen 
... 
07  Gesundheitsdienste 
... 
09  Räumliche Planung und  
      Entwicklung, Geoinforma- 
      tionen 
... 
16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 

 
111 Vw.steuerung und Service 
... 
211 Grundschulen 
... 
315 Soziale Einrichtungen 
... 
412 Gesundheitseinrichtungen 
... 
511 Räumliche Planung- und 
        Entwicklungsmaßnahmen 
... 
 
612 Sonst. allg. Finanzwirtschaft 
 

Bildung 
von 

Produkten 
nach den örtlichen 

Bedürfnissen 

  * Vollständige Abbildung siehe Abbildung 1 
 
Die finanzstatistisch erforderlichen Produktgruppen, zu denen Zahlungsarten mit Beträgen zuzuordnen und im 
Rahmen der Meldepflichten zur Finanzstatistik zu erfassen sind, werden auf der Grundlage des Finanz- und Per-
sonalstatistikgesetzes bekannt gegeben. 
 
 
3. Organisationsbezogene Untergliederung der Produktbereiche (Beispiel): 
 
Die Gemeinde kann die Teilpläne nach Produktbereichen weiter nach organisatorischen Gesichtspunkten unter-
gliedern (Beispiel): 
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Verbindliche Produktbereiche* 
 

 
01  Innere Verwaltung 
... 
03  Schulträgeraufgaben 
... 

 

 
05  Soziale Hilfen 
... 
07  Gesundheitsdienste 

 
09  Räumliche Planung und  
        Entwicklung, Geoinformationen 
 ... 
16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 

Örtliche Organisation (Beispiel) 

Fachbereich 1 Fachbereich 2 Fachbereich 3 

 
Hauptamt 

 
Schulverwaltungsamt Planungsamt 

 
Amt für Finanzwesen 

 
Kulturamt Bauamt 

 
Ordnungsamt 

 
Sozialamt Umweltamt 

 
Rechnungsprüfungsamt 

 
Jugendamt  

  * Vollständige Abbildung siehe Abbildung 1 
 
Es bleibt der Gemeinde überlassen, ob sie eine oder mehrere Organisationsebenen im Haushaltsplan abbildet. 
Diesen Organisationsebenen können Produktgruppen oder Produkte zugeordnet werden.  
 
 
4. Abbildung der Produktbereiche bei Untergliederungen 
 
Die verbindlichen Produktbereiche sind den o.a. möglichen Untergliederungen der Produktbereichsebene voran-
zustellen. Dabei ist es dann ausreichend, wenn im jeweiligen Teilergebnisplan des Produktbereiches die Summen 
der Erträge und der Aufwendungen und im jeweiligen Teilfinanzplan die Summen der Einzahlungen und der Aus-
zahlungen für Investitionen ausgewiesen werden. 
 
Die Gemeinde muss durch ihre Produktbildung sicherstellen, dass bei einer Untergliederung der Produktbe-
reichsebene auch die Produktbereiche ordnungsgemäß im Haushaltsplan ausgewiesen werden.  
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(Anlage 7)            Muster zu § 4 GemHVO NRW 
 
 

Muster über den Aufbau von Teilplänen 
für den kommunalen Haushaltsplan 

 
 
1. Gestaltung der Teilpläne 
 
In den Teilplänen des kommunalen Haushalts werden auf der Grundlage des § 4 GemHVO im Wesentlichen die 
folgenden Informationen gegeben: 
- Erläuterungen zum Produktbereich, den Produktgruppen mit den beschriebenen Produkten, 
- die Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung, 
- ggf. Auszüge aus der Stellenübersicht, 
- Aufwendungen und Erträge, ggf. einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus den internen Leistungs-

beziehungen (im Teilergebnisplan), 
- investive Einzahlungen und Auszahlungen (= Teilfinanzplan) mit der Übersicht einzelner Maßnahmen bei 

Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen.  
Zusätzlich können weitere ergänzende Angaben gemacht werden:   
- spezielle Bewirtschaftungsregeln, 
- Erläuterungen zu den Haushaltspositionen, 
- quantitative und qualitative Leistungsmengen, soweit sie zielbezogen und steuerungsrelevant sind,  
- Daten über die örtlichen Verhältnissen, z.B. zur Verwaltungsorganisation, der Verantwortlichkeiten, der Auf-

tragsgrundlage, den Zielgruppen, der Wettbewerbssituation etc.   
 
Die Angaben können in Textform oder Graphiken aufbereitet und in besonderen Feldern in den betreffenden 
Teilplänen dargestellt werden, soweit keine Verbindlichkeit für einzelne Bereiche besteht. Im Haushaltsplan soll-
ten die Teilpläne gleichartig gestaltet sein.  
 
 
2. Gliederung der Teilpläne 
 
Das Muster zeigt eine Möglichkeit der Gliederung des Teilplanes anhand eines Produktbereiches schematisch 
auf. Darin enthaltene Bezeichnungen sollen lediglich den Aufbau des Teilplanes verdeutlichen, insoweit wird das 
Muster zur Anwendung empfohlen. Die konkrete Ausgestaltung nach den örtlichen Bedürfnissen muss durch jede 
Gemeinde selbst erfolgen. 
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Haushaltsplan ...                                                                                                                    Fachliche Zuständigkeit: 
                                                                                                                                                           Frau/Herr 

 
Produktbereich … 

 
Inhalte des Produktbereiches 
 
Beschreibung und Zielsetzung: 
Zielgruppe(n): 
Besonderheiten im Haushaltsjahr: 
 
Produktbereichsübersicht 
 
Produktgruppen mit 
- den wesentlichen beschriebenen Produkten: 
- den einzelnen Zielen: 
- den Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung: 
(Die Kennzahlen und ggf. die Leistungsmengen sollen nach Arten und möglichst entsprechend  der Zeitreihe nach § 1 
Absatz 3 GemHVO NRW gegliedert werden.) 
 
Personaleinsatz 
 
(Die Angaben zum eingesetzten Personal - Auszug aus der Stellenübersicht nach § 8 GemHVO NRW - sollen nach 
Beschäftigungsverhältnissen gegliedert werden. Diese Abbildung kann durch Angaben in einer Zeitreihe nach § 1 Ab-
satz 3 GemHVO NRW ergänzt werden.) 
 
 

Teilergebnisplan 
 
 
 Haushalts- 

positionen 

Vor- 
vor- 
jahr 

Vor- 
jahr 

Haus- 
halts- 
jahr 

Plan- 
Jahr 

(Hj +1) 

Plan- 
Jahr 

(Hj +2) 

Plan- 
Jahr 

(Hj +3) 
 

(Der Teilergebnisplan muss die in § 2 GemHVO NRW vorgegebene Mindestgliederung enthalten (vgl. Nr. 1.2.6 des 
Erlasses sowie Anlage 8). 
 
 

Teilfinanzplan 
 
 
 Haushalts- 

positionen 

Vor- 
vor- 
jahr 

Vor- 
jahr 

Haus- 
halts- 
jahr 

Plan- 
Jahr 

(Hj +1) 

Plan- 
Jahr 

(Hj +2) 

Plan- 
Jahr 

(Hj +3) 

 

(Der Teilfinanzplan muss die in § 3 GemHVO NRW vorgegebene Mindestgliederung enthalten (vgl. Nr. 1.2.7 des Rund-
erlasses vom 24.02.2005 sowie Anlagen 9 A und B). 
 
Bewirtschaftungsregelungen 
 

Für den Teilergebnisplan: 
Für den Teilfinanzplan: 
Sonstiges: 

Erläuterungen 
zu den Haushaltspositionen  

Für den Teilergebnisplan: 
Für den Teilfinanzplan: 
Sonstiges: 

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse 
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(Anlage 8)        Muster zu § 4 GemHVO NRW 
 

 
Teilergebnisplan 

 
 

 
 
 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

 
Ergeb-
nis des 
Vorvor-
jahres 

 
 
 

EUR 

 
Ansatz 

des 
Vor-

jahres 
 
 
 

EUR 

 
Ansatz 

des 
Haus-
halts-
jahres 

 
 

EUR 

 
Pla-
nung 
Haus-
halts-
jahr  
+ 1 

 
EUR 

 
Pla-
nung 
Haus-
halts-
jahr  
+ 2 

 
EUR 

 
Pla-
nung 
Haus-
halts-
jahr 
 + 3 

 
EUR 

 
1 
 
↓ 
 
9 

 
Ertragsarten 

wie 
im Ergebnisplan 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 =   Ordentliche Erträge       
11 

 
↓ 
 

16 

 
Aufwandsarten 

wie 
im Ergebnisplan 

 

      

17 = Ordentliche Aufwendungen       
18 = Ordentliches Ergebnis 

    (= Zeilen 10 u. 17) 
      

19 
 

20 

 
Arten wie im Ergebnisplan 

 

      

21 = Finanzergebnis  
    (= Zeilen 19 und 20) 

      

22 =  Ergebnis der laufenden 
     Verwaltungstätigkeit 
     (= Zeilen 18 und 21) 

      

23 
24 

+ Außerordentliche Erträge 
- Außerordentliche Aufwendungen 

      

25 =  Außerordentliches Ergebnis  
     (= Zeilen 23 und  24) 

      

26 = Ergebnis  
   - vor Berücksichtigung der internen 
     Leistungsbeziehungen -  
    (= Zeilen 22 und 25) 

      

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehun-
gen 

      

28 -  Aufwendungen aus internen 
   Leistungsbeziehungen 

      

29 = Teilergebnis 
    (= Zeilen 26, 27, 28) 
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Teilfinanzplan 

A. Zahlungsübersicht 
 
 

 
 

 
Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten 

 
Ergebnis 

des  
Vor- 
vor- 

jahres 
 

EUR 
 

 
Ansatz 

des  
Vor- 

Jahres 
 
 

EUR 

 
Ansatz 

des Haus- 
halts- 
jahres 

 
 

EUR 

 
Ver-

pflich-
tungs-

ermächti-
gungen 

 
EUR 

 
Planung 
Haus- 
halts- 
jahr 
+ 1 

 
EUR 

 
Planung 
Haus- 
halts- 
jahr 
+ 2 

 
EUR 

 
Planung 
Haus- 
halts- 
jahr 
+ 3 

 
EUR 

Laufende  
Verwaltungstätigkeit 

(Einzahlungen und  
Auszahlungen nach Arten 
können wie im Finanzplan 

 abgebildet werden.) 

       

Investitionstätigkeit        
 Einzahlungen        
  1 
 
  2 
 
  3 
 
  4 
  5 

aus Zuwendungen für  
Investitionsmaßnahmen 
aus der Veräußerung von  
Sachanlagen 
aus der Veräußerung von  
Finanzanlagen 
aus Beiträgen u. ä. Entgelten 
Sonstige Investitionseinzahlun-
gen 

       

  6 Summe: 
(invest. Einzahlungen) 

       

 Auszahlungen        
  7 
 
  8 
  9 
 
10 
 
11 
 
12 

für den Erwerb von Grundstü-
cken und Gebäuden 
für Baumaßnahmen 
für den Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen 
für den Erwerb von  
Finanzanlagen 
von aktivierbaren  
Zuwendungen 
Sonstige Investitionsauszahlun-
gen 

       

13 Summe: 
(invest. Auszahlungen) 

       

14 Saldo: 
der Investitionstätigkeit (Ein-
zahlungen ./. Auszahlungen) 

       

 

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden 
Jahre verteilt. 
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(Anlage 9 B)        Muster zu § 4 GemHVO NRW 
 
 

Teilfinanzplan 
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 

 
 

 
 
 
 

Investitions- 
maßnahmen 

 
Ergeb-

nis  
des 

Vorvor-
jahres 

 
 

EUR 
 

 
Ansatz 

des 
Vorjah-

res 
 
 
 

EUR 

 
Ansatz 

des 
Haus-
halts-
jahres 

 
 

EUR 

 
Ver- 

pflich-
tungser-
mächti- 
gungen 

 
 

EUR 

 
Planung 

Haus-
halts-
jahr 
+ 1 

 
 

EUR 

 
Planung 

Haus-
halts-
jahr 
+ 2 

 
 

EUR 

 
Planung 

Haus-
halts-
jahr 
+ 3 

 
 

EUR 

 
Bisher 
bereit-
gestellt 
(einschl.  

Sp. 2) 
 
 

EUR 

 
Gesamt-
einzah-
lungen/ 

-aus-
zahlun-

gen 
 

EUR 

Investitionsmaßnahmen  
oberhalb der 

festgesetzten Wertgrenzen 

         

Maßnahme: ... 
+   Einzahlungen aus  
     Investitionszuwendungen 
-    Auszahlungen für den  
     Erwerb von Grundstücken  
     und Gebäuden 
-   Auszahlungen für  
     Baumaßnahmen 

         

Saldo:  
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 

         

Weitere Maßnahmen:  
(Gliederung wie oben) 

         

 
Investitionsmaßnahmen  

unterhalb der 
festgesetzten Wertgrenzen 

         

Summe der investiven 
Einzahlungen 

         

Summe der investiven 
Auszahlungen 

         

Saldo:  
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 

         

 

Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgen-
den Jahre verteilt. 
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(Anlage 10 A)                    Muster zu § 8 GemHVO NRW 
 

 
Stellenplan 

Teil A: Beamte 
- Gemeindeverwaltung1)  / Sondervermögen mit Sonderrechnung1) - 

 
 

 
 

Wahl- 
beamte  

und  
Laufbahn

-grup-
pen2) 

 

 
 
 

Besol-
dungs- 
gruppe 

 
Zahl der Stellen ...3) 

 

 
 

Zahl der 
Stellen 

 ...5) 

 
 

Zahl der  
tatsächlich  
besetzten 
Stellen am 
30.06. ...5) 

 
 
 

Erläuter- 
ungen 

 
 

insgesamt 
 

 
davon aus- 
gesondert4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Insgesamt 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   Fußnoten:  
 1)  Für die Gemeindeverwaltung ist ein Stellenplan und für jedes Sondervermögen sind jeweils gesonderte 

Stellenübersichten aufzustellen 
   2)  Die Angabe der Amtsbezeichnung wird freigestellt 
   3)  Einzusetzen ist das Haushaltsjahr 
   4)  Zahl der Stellen, die bei der Anwendung der Obergrenzen unberücksichtigt bleiben (§ 4 StoV – Gem) 
   5)  Einzusetzen ist das Vorjahr 
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(Anlage 10 B)                            Muster zu § 8 GemHVO NRW 
 
 

Stellenplan 
Teil B: Tariflich Beschäftigte 

 
 

 
Entgeltgruppe/ 

Sondertarif 
 
 

 
Zahl der  
Stellen 

 
...1) 

 
Zahl der  
Stellen 

 
...2) 

 
Zahl der 

tatsächlich 
besetzten 

Stellen 
am 30.06. ...2) 

 

Erläuterungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   Fußnoten: 
   1) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr 
   ²) Einzusetzen ist das Vorjahr 
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(Anlage 11 A 1)                  Muster zu § 8 GemHVO NRW 
 

 
Stellenübersicht 

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung 
- Beamte - 

 
 

 
 

Produkt- 
bereich 

 
 

Bezeichnung  
 

 
Wahl- 

beamte 

 
Höherer 
Dienst 

 
Geho-
bener 
Dienst 

 
Mittlerer 
Dienst 

 
 

Erläuterungen 
 

 
B  9   → 
 

 
B 2   → 

 
A 13   → 

 
A 9   → 
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(Anlage 11 A 2)             Muster zu § 8 GemHVO NRW 
 
 

Stellenübersicht 
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung 

- Tariflich Beschäftigte - 
 
 

 
Produkt- 
bereich 

 

 
 

Bezeichnung  

 
 

...1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 Fußnote 

1) Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen 
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      (Anlage 11 B)        Muster zu § 8 GemHVO NRW 
 
 

Stellenübersicht 
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte - 
 
 

 
 

Bezeichnung 
 

 
 

Art der Vergütung 

 
Vorgesehen für 

 
 ...1) 

 
Beschäftigt 

am  
01.10. ...2) 

 

 
 

Erläuterungen 

 
 
Inspektoranwärterinnen/ 
Inspektoranwärter 
 
Verwaltungspraktikan-
tinnen/ 
Verwaltungspraktikanten 
 
Auszubildende 
 
Praktikantinnen/ 
Praktikanten 
 
 
 

 
 

Unterhaltszuschuss 
 
 
Unterhaltsbeihilfe 
 
 
Ausbildungsvergütu
ng 
 
fester Satz 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Insgesamt 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Fußnoten: 
 1) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr 
 2) Einzusetzen ist das Vorjahr 
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(Anlage 12 A)                Muster zu § 56 GO NRW 
 
 
 

 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 
Teil A: Geldleistungen 

 
 
 

 
 

Nr. 

 
 

Fraktion, 
Gruppe, 

Ratsmitglied 

 
Im Haushaltsplan 

enthalten 

 
Ergebnis  

aus  
Jahres- 

abschluss 
...3) 

 
EUR 

 
 

Erläuterungen4) 
 

 
...1) 

 
EUR 

 
 

...2) 
 

EUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Fußnoten: 
 1) Haushaltsjahr 
 2) Vorjahr 
 3) Vorvorjahr 
 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen 
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(Anlage 12 B)            Muster zu § 56 GO NRW 
 
 

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen 

 
 

 
Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: 
 

 
 

Zweckbestimmung 

 
Geldwert 

 
               
 

Erläuterungen 
 
Haushalt

sjahr 
... 
 

EUR 
 

 
Vorjahr 

... 
 
 

EUR 

 
mehr (+) 

weniger (-) 
 
 

EUR 

 
1. Gestellung von Personal 

der kommunalen Körper-
schaft für die Frak-
tionsarbeit 

1.1 für die Sicherung des 
Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten 
und sonstige Dienste  
(Geschäftsstellenbetrieb) 

1.2 für Sachgebiete der 
Fraktionsarbeit (Fraktions-
assistenten) 

1.3 für Fahrer von 
Dienstfahrzeugen 

2. Bereitstellung von Fahr- 
zeugen 

3. Bereitstellung von 
Räumen 

3.1 für die Fraktionsgeschäfts- 
stelle 

3.2 dauernd oder bedarfsweise 
          für die Durchführung von 

Fraktionssitzungen 
4. Bereitstellung einer 

Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
5. Übernahme laufender oder 

einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume  

(Heizung, Reinigung, Be-
leuchtung) 

5.2 Fachliteratur und  
          -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenüber- 

tragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler  

ADV-Anlage 
6. Sonstiges  
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MUSTER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2840 

(Anlage 13)         Muster zu § 1 GemHVO NRW 
 
 

Übersicht 
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  

 
 

 
 
 

Art 

 
Stand  

am Ende  
des Vorvorjahres 

... 
 
 
 

TEUR 
 

 
Voraussichtlicher 

Stand  
zu Beginn  

des Haushaltsjahres 
... 
 
 

TEUR 

 
Voraussichtlicher 

Stand 
zum Ende  
des Haus-
haltsjahres 

... 
 

TEUR 

 
 
 
 
 

(Untergliederung  
wie im  

Verbindlichkeitenspiegel 
nach § 47 GemHVO NRW) 
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MUSTER VERBINDLICHKEITEN 

MUSTER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2841 

(Anlage 14)               Muster zu § 1 GemHVO NRW  
 
 

Übersicht 
über die aus Verpflichtungsermächtigungen 

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 
 
 

 
 

Verpflichtungs- 
ermächtigungen  
im Haushaltsplan  
des Jahres: ...1) 

 
 

Voraussichtlich fällige Auszahlungen2) 
 
 

 
.... 

 
TEUR 

 

 
.... 

 
TEUR 

 
.... 

 
TEUR 

 
.... 

 
TEUR 

 
.... 

 
TEUR 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Summe 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nachrichtlich: 
In der Finanzplanung vorge-
sehene Kreditaufnahmen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   Fußnoten: 

) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen 
 veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden. 

  2) In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen. 
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NKF – Rahmentabelle 
der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensstände 

 
 

Nr. 
 

Vermögensgegenstand 
 

 
Nutzung 
in Jahren 

1 Gebäude und bauliche Anlagen  
1.01 Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil) 30 - 40 
1.02 Abwasserkanäle 50 - 80 
1.03 Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke) 30 - 50 
1.04 Baracken, Behelfsbauten 20 - 40 
1.05 Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke) 30 - 50 
1.06 Feuerwehrgerätehäuser (massiv) 40 - 80 
1.07 Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise) 20 - 40 
1.08 Freibäder (bauliche Anlagen) 30 - 50 
1.09 Garagen (massiv) 40 - 60 
1.10 Garagen (sonstige Bauweise) 20 - 40 
1.11 Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime 40 - 80 
1.12 Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen) 50 - 80 
1.13 Hallen (massiv) 40 - 60 
1.14 Hallen (sonstige Bauweise)  20 - 40 
1.15 Hallenbäder 40 - 70 
1.16 Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder- 40 - 80 
1.17 Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche 70 - 100 
1.18 Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) 40 - 60 
1.19 Kapellen, Kirchen 60 - 80 
1.20 Kindergärten, Kindertagesstätten 40 - 80 
1.21 Krankenhäuser  40 - 60 
1.22 Krematorien 50 - 60 
1.23 Lager (massiv) 40 - 60 
1.24 Lager (sonstige Bauweise) 20 - 40 
1.25 Leichenhallen, Trauerhallen 60 - 80 
1.26 Parkhäuser, Tiefgaragen 30 - 50 
1.27 Pumpenhäuser 20 - 50 
1.28 Rettungswachen (massiv) 40 - 80 
1.29 Rettungswachen (sonstige Bauweise) 20 - 40 
1.30 Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton) 40 - 50 
1.31 Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise) 20 - 30 
1.32 Schulgebäude (massiv) 40 - 80 
1.33 Schulgebäude (sonstige Bauweise) 20 - 40 
1.34 Silobauten (Beton) 28 - 33 
1.35 Silobauten (Kunststoff oder Stahl) 17 - 25 
1.36 Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) 40 - 60 
1.37 Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle 50 - 80 
1.38 Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser 20 - 50 
1.39 Tunnel 70 - 80 
1.40 Verwaltungsgebäude (massiv)  40 - 80 
1.41 Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise) 20 - 40 
1.42 Wassertürme 40- 50 
1.43 Wohncontainer 10 - 20 
1.44 Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)  50 - 80 
2 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen) 
2.01 Betonmauer, Ziegelmauer 20 - 40 
2.02 Brücken (Holzkonstruktion) 20 - 40 
2.03 Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem) 50 - 100 
2.04 Gewässerausbau naturnah, offene  Gräben 20 - 50 
2.05 Kompostdeponie, -plätze  10 - 25 
2.06 Löschwasserteiche 20 - 40 
2.07 Straßen- und Stadtmobiliar 10 - 30 
2.08 Spielplätze, Bolzplätze 10 - 15 
2.09 Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) 20 - 25 
2.10 Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen 25 - 50 
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Nr. 
 

Vermögensgegenstand 
 

 
Nutzung 
in Jahren 

2.11 Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) 10 - 30 
3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen)  
3.01 Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen) 10 - 33 
3.02 Alarmgeber, Alarmanlagen    5 - 15 
3.03 Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen 10 - 25 
3.04 Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen  15 - 33 
3.05 Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer 10 - 20 
3.06 Beleuchtungsanlagen 20 - 30 
3.07 Beschallungsanlagen 5 - 15 
3.08 Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen) 10 - 20 
3.09 Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen 10 - 20 
3.10 Druckluftanlagen, Kompressoren  5 - 15 
3.11 Druckrohrleitungen  20 - 40 
3.12 Gasleitungen 40 - 45 
3.13 Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen 10 - 15 
3.14 Heizkanäle 40 - 50 
3.15 Kabelnetze (auch Rohre, Schächte) 20 - 25 
3.16 Leitstellentechnik   5 - 15 
3.17 Mess- und Prüfgeräte 8 - 12 
3.18 Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter 15 - 20 
3.19 Ozonmessstation, Umweltmessstation 8 - 12 
3.20 Photovoltaikanlagen 20 - 25 
3.21 Solaranlagen 10 - 15 
3.22 Stromverteileranlagen  10 - 15 
3.23 Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten 10 - 15 
3.24 Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem) 10 - 15 
3.25 Videoanlagen, Überwachungsanlagen 5 - 15 
3.26 Waschanlage, Waschstraße 5 - 15 
3.27 Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen 10 - 15 
3.28 Windkraftanlagen 15 - 20 
3.29 Hoch- und Niederspannungsleitungen der Stromwirtschaft 25 - 35 
4 Maschinen und Geräte  
4.00 Maschinen und Geräte  5 - 20 
 z.B.: Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät 8 - 12 
 z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine 5 - 8 
 z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches  13 - 15 
 z.B.: Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter 8 - 12 
 z.B.: medizinisch-technische Geräte  8 - 10 
 z.B.: Parkscheinautomat 8 - 12 
 z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.) 8 - 10 
5 Büro- und Geschäftsausstattung  
5.00 Büro- und Geschäftsausstattung  3 - 20 
 z.B. Büromaschinen, Flipcharts, Software 5 - 10 
 z.B.: Büromöbel 10 - 20 
 z.B.: Computer und Zubehör 3 - 5 
 z.B.: Werkstatteinrichtungen 10 - 15 
6 Fahrzeuge  
6.01 Anhänger, Auflieger 10 - 15 
6.02 Bagger, sonstige Baufahrzeuge 8 - 12 
6.03 Fahrräder 4 - 8 
6.04 Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä. 8 - 10 
6.05 Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot 15 - 20 
6.06 Hubwagen, Gerätewagen 6 - 10 
6.07 Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge 6 - 10 
6.08 Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen 6 - 8 
6.09 Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä. 8 - 12 
6.10 Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen 25 - 30 
6.11 Motorräder, Motorroller 6 - 10 
6.12 Müllentsorgungsfahrzeuge 6 - 10 
6.13 Omnibusse 6 - 10 
6.14 Personenkraftwagen, Wohnwagen 6 - 10 
6.15 Rettungsboot 8 - 12 
6.16 Traktoren  8 - 12 
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(Anlage 16)                     Muster zu § 27 GemHVO NRW 

 
 

Haushaltsrechtlicher NKF - Kontenrahmen 
 
 

 
Aktiva der Bilanz 

 

 
Passiva der Bilanz 

 
Ergebnisrechnung 

 
Finanzrechnung 

 
Ab- 

schluss 

 
KLR 

Konten- 
klasse 0 

Konten- 
klasse 1 

Konten- 
klasse 2 

Konten- 
klasse 3 

Konten- 
klasse 4 

Konten- 
klasse 5 

Konten- 
klasse 6 

Konten- 
klasse 7 

Konten- 
klasse 8 

Konten- 
klasse 9 

 
Imma- 
terielle 

Vermögens
gegen-

stände und 
Sach- 

anlagen 
 

 
Finanz- 
anlagen, 
Umlauf- 

vermögen 
und aktive 

Rech- 
nungs- 
abgren- 

zung 

 
Eigen- 
kapital, 
Sonder- 
posten 

und 
Rück- 

stellungen 

 
Verbindlich- 

keiten 
und passive 
Rechnungs- 
abgrenzung 

 
 

Erträge 

 
 

Aufwen- 
dungen 

 
 

Ein- 
zahlungen 

 
 

Aus- 
zahlungen 

 
 

Abschluss- 
konten 

 
Kosten- 

und 
Leis- 

tungs-
rech- 
nung 

 
00 ... 
 
 
 
01 Immaterielle 
    Vermögens- 
    gegenstände 
 
 
02 Unbebaute 
    Grundstücke 
    und grund- 
    stücksgleiche 
    Rechte 
03 Bebaute  
     Grundstücke 
     und grund- 
     stücksgleich 
     Rechte 
04 Infrastruk- 
     turvermögen 
 
 
 
 
 
 
 
05 Bauten auf  
     fremdem 
     Grund und 
     Boden 
 
 
 
06 Kunstgegen- 
     stände,  
     Kulturdenk- 
     mäler 
 
 
 
 
07 Maschinen  
     und tech- 
     nische Anla- 
     gen,  
     Fahrzeuge 
 
 
 
08 Betriebs- 
     und Ge- 
     schäftsaus- 
     stattung 
 
 
09 Geleistete  
     Anzahlun- 
     gen,  
     Anlagen im  
     Bau 

 
10 Anteile an 
      verbunde- 
     nen  Unter- 
     nehmen 
11 Beteili- 
     gungen 
 
 
 
12 Sonder- 
     vermögen 
 
 
 
13 Aus- 
     leihungen  
 
 
 
14 Wert- 
     papiere 
 
 
 
 
 
 
 
15 Vorräte 
 
 
 
 
 
 
16 Öffentlich- 
     Rechtliche 
     Forderun- 
     gen und 
     Forderun- 
     gen aus  
     Transfer- 
     leistungen 
17 Privat- 
     rechtliche 
     Forderun- 
     gen,  
     sonstige  
    Vermögens- 
     gegen- 
     stände 
18 Liquide  
     Mittel 
 
 
 
 
19 Aktive 
     Rechnungs- 
     abgrenzung 
 

 
20 Eigen- 
     kapital 
 
 
21 Wert- 
     berichti- 
     gungen 
  (kein Bilanz- 
  ausweis) 
22 ... 
 
 
 
 
23 Sonder- 
     posten 
 
 
 
24 …  
 
 
 
 
 
 
 
 
25 Pensions- 
     Rückstel- 
     lungen 
 
 
 
 
26 Rückstel- 
     lungen für 
     Deponien  
     und Alt- 
     lasten 
 
 
 
27 Instand- 
     haltungs- 
     rückstel- 
     lungen 
 
 
 
 
28 Sonstige 
     Rückstel- 
     lungen 
 
 
 
29 ... 
 

 
30 Anleihen 
 
 
 
31 ... 
 
 
 
 
32 Verbindlich- 
     keiten aus 
     Krediten für 
     Investitionen 
 
33 Verbindlich- 
     keiten aus 
     Krediten zur 
     Liquiditäts- 
     sicherung 
34 Verbindlich- 
     Keiten aus 
     Vorgängen,  
     die Kreditauf- 
     nahmen wirt- 
     schaftlich 
     gleichkommen 
 
 
35 Verbindlich- 
     keiten aus 
     Lieferungen 
     und Leistungen 
 
 
 
36 Verbindlich- 
     keiten aus 
     Transfer- 
     leistungen 
 
 
 
 
37 Sonstige  
     Verbindlich- 
     keiten 
 
 
 
 
 
38 Erhaltene 
     Anzahlungen 
 
 
 
 
39 Passive  
     Rechnungs- 
     abgrenzung 
 

 
40 Steuern  
     und ähn- 
     liche Ab- 
     gaben 
41 Zuwendun- 
     gen und       
     allgemeine 
     Umlagen 
 
42 Sonstige  
     Transfer- 
     erträge 
 
 
43 Öffentlich- 
     rechtliche 
     Leistungs- 
     entgelte 
 
44 Privat- 
     rechtliche 
     Leistungs- 
     entgelte, 
     Kostener- 
     stattungen 
     und     
     Kosten- 
     umlagen 
45 Sonstige  
     ordentliche 
     Erträge 
 
 
 
 
46 Finanz- 
     erträge 
 
 
 
 
 
 
47 Aktivierte  
     Eigenleis- 
     tungen,  
     Bestands-   
     veränderu- 
     ngen 
 
 
48 Erträge aus 
     internen  
     Leistungs- 
     Beziehun- 
     gen 
 
49 Außeror- 
     dentliche 
     Erträge 
 

 
50 Personal- 
     aufwendungen 
 
 
51 Versorgungs- 
     aufwendungen 
 
 
 
52 Aufwendungen 
     für Sach- und 
     Dienst- 
     leistungen 
 
53 Transfer- 
      aufwendungen 
 
 
 
54 Sonstige  
      ordentliche  
     Aufwendungen 
 
 
 
 
 
 
55 Zinsen und  
     sonstige  
     Finanzauf- 
     wendungen 
 
 
 
56 ... 
 
 
 
 
 
 
 
57 Bilanzielle  
    Abschrei- 
     bungen 
 
 
 
 
 
58 Aufwendun- 
     gen aus 
     internen  
     Leistungs- 
     beziehungen 
 
59 Außeror- 
     dentliche 
     Aufwendungen 
 

 
60 Steuern  
     und ähn- 
     liche  
     Abgaben 
61 Zuwendun- 
     gen und    
     allgemeine 
     Umlagen 
 
62 Sonstige  
     Transfer- 
     einzahlun- 
     gen 
 
63 Öffentlich- 
     rechtliche 
     Leistungs- 
     entgelte 
 
64 Privat- 
     rechtliche 
     Leistungs- 
     entgelte, 
     Kostener- 
     stattungen 
     und  
     Kosten- 
     umlagen 
65 Sonstige  
     Einzahlun- 
     gen aus  
     laufender 
     Verwal- 
     tungstätig- 
      keit 
66 Zinsen und 
     sonstige 
     Finanzein- 
     zahlungen 
 
 
 
 
67 ... 
 
 
 
 
 
 
 
68 Einzahlun- 
     gen aus 
     Investi- 
    tionstätig- 
     keit  
 
69 Einzahlun- 
     gen aus  
    Finanzie- 
     rungs- 
     tätigkeit 
 

 
70 Personal- 
     auszahlungen 
 
 
71 Versorgungs- 
     auszahlungen 
 
 
 
72 Auszahlungen 
     für Sach- und 
     Dienst- 
     leistungen 
 
73 Transfer- 
     auszahlungen 
 
 
 
74 Sonstige Aus- 
     zahlungen aus 
     laufender  
     Verwaltungs- 
     tätigkeit  
 
 
 
 
75 Zinsen und  
     sonstige 
     Finanz- 
     auszahlungen 
 
 
 
76 ... 
 
 
 
 
 
 
 
77 ... 
 
 
 
 
 
 
 
78 Auszahlungen 
     aus Investi- 
     tionstätigkeit 
 
 
 
79 Auszahlungen 
     aus Finan- 
     zierungs- 
     tätigkeit 

 
80 Eröff- 
     nungs-/ 
     Abschluss- 
     konten 
81 Korrektur- 
     konten      
 
 
 
82 Kurz- 
     fristige 
     Erfolgs- 
     rechnung 
 

 
90 Kosten- 
     und 
     Leis- 
     tungs- 
     rech- 
     nung  
    (KLR) 

 
 
 
 
 

Die 
Ausge-
staltung 
der KLR 

ist  
von jeder 
Kommune 

selbst 
fest- 

zulegen. 
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(Anlage 17)             Muster zu den §§ 3, 4 und 41 GemHVO NRW 
 
 

Zuordnungsvorschriften 
zum kommunalen haushaltsrechtlichen Kontenrahmen 

(Kommunaler Kontierungsplan) 
 
 

In der kommunalen Finanzbuchhaltung sind die Geschäftsvorfälle auf der Grundlage des Kontenrahmens nach den 
folgenden Zuordnungen im Rahmen der Buchungen zu kontieren:  
 
 
0  Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 
 
01   Immaterielle Vermögensgegenstände 
 Konzessionen  

Lizenzen 
DV-Software 
(Hier sind nur Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die entgeltlich erworben oder nicht selbst 
hergestellt wurden, zu erfassen.) 

 
02  Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

 Grünflächen  
   (Erholungsflächen als Parkanlagen oder sonstige Freizeit- und Erholungsflächen) 
 Ackerland  
   (landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen)  
 Wald, Forsten 
 Sonstige unbebaute Grundstücke 

(Bei den einzelnen Posten sollen Grund und Boden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen getrennt erfasst 
werden.) 

 
03  Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen, 
 Grundstücke mit Schulen 
 Grundstücke mit Wohnbauten 
 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 

(Bei den einzelnen Posten sollen Grund und Boden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen getrennt erfasst 
werden.) 

 
04  Infrastrukturvermögen 

 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 
   (Unbebaute Grundstücke sowie Grund und Boden von bebauten Grundstücken)  
 Brücken und Tunnel, 
 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 
 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 

(Kläranlagen, Abwasserkanäle, Stauraumkanäle, Regenrückhaltebecken, 
Regenwasserbehandlungsanlagen, öffentliche Toiletten) 

 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 
 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
   (Strom-, Gas-, Wasserleitungen und dazu gehörige Anlagen, wasserbauliche Anlagen) 
 
05  Bauten auf fremdem Grund und Boden 
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06  Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
 Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten usw. 
 Baudenkmäler, Bodendenkmäler, sonstige Kulturdenkmäler  
 
07  Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
   
08  Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, Werkzeuge u.a. 
 
09  Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 
 
1  Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung 
 
10  Anteile an verbundenen Unternehmen 
 
11  Beteiligungen 
 (Sofern sie nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören)  
 Anteile an Kapitalgesellschaften (auch Gemeinnützige Gesellschaften) 
 Anstalten des öffentlichen Rechts 
 Anteile an sonstigen juristischen Personen, z.B. Zweckverbände 
 Rechtlich selbstständige Stiftungen 
 Beteiligungen an Personengesellschaften 
 
12  Sondervermögen 
 Sondervermögen nach § 97 der Gemeindeordnung 
 
13  Ausleihungen  
 Ausleihungen 

 an verbundene Unternehmen 
 an Beteiligungen 
 an Sondervermögen 

 Anteile an Genossenschaft sind als „Sonstige Ausleihungen“ anzusetzen 
 
14  Wertpapiere 
 Wertpapiere in Form von Unternehmensanteilen 

Sonstige Wertpapiere 
 (In der Bilanz getrennt bei Anlage- oder Umlaufvermögen anzusetzen.)  
 
15  Vorräte 
 Rohstoffe/Fertigungsmaterial 
 Hilfsstoffe, Betriebsstoffe 
 Waren 
 Unfertige/fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 
 Zu veräußernde Bau- und Gewerbegrundstücke 
 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 
 Sonstige Vorräte 
 
16  Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 

Gebührenforderungen 
 Beitragsforderungen 
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 Steuerforderungen 
 Forderungen aus Transferleistungen 
 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 
 
17  Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 

Privatrechtliche Forderungen  
 gegenüber dem privaten Bereich 
 gegenüber dem öffentlichen Bereich 
 gegen verbundene Unternehmen 
 gegen Beteiligungen 
 gegen Sondervermögen 
Sonstige Vermögensgegenstände 

 
18   Liquide Mittel 
 Guthaben bei Banken, Kreditinstituten, der Bundesbank, der Europäischen Zentralbank u.a. 
 Entgegennahme von Schecks 
 Kassenbestand in Form von Bargeld  
 
19  Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) 
  Ausgaben für andere Haushaltsjahre 
 Kreditbeschaffungskosten 
 Zölle und Verbrauchssteuern 
 Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen 
 Geleistete Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung 
 
 
2 Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen 
 
20  Eigenkapital 
 Allgemeine Rücklage 
 Sonderrücklagen 
 Ausgleichsrücklage 
 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

 
21  Wertberichtigungen 
     Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen 
 (kein Bilanzausweis) 
 
22  (nicht belegt) 
 
23  Sonderposten 
 Sonderposten aus Zuwendungen 
 Sonderposten aus Beiträgen 
 Sonderposten für den Gebührenausgleich 
 u.a. Sonderposten 
   
24  (nicht belegt)  
 
25  Pensionsrückstellungen 
 für Beschäftigte 
 für Versorgungsempfänger 
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26  Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
 
27  Instandhaltungsrückstellungen 
 für unterlassene Instandhaltung u.a. 
 
28  Sonstige Rückstellungen 
 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 
 für Arbeitszeitguthaben 
 für die Aufbewahrung von Unterlagen 
 für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 
 
29  (nicht belegt) 
 
 
3 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung 
 
30  Anleihen 
 konvertible und nicht konvertible 
 
31 (nicht belegt) 
 
32  Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
 von verbundenen Unternehmen 
 von Beteiligungen 
 von Sondervermögen 
 vom öffentlichen Bereich 
 von Kreditinstituten 
 
33  Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
 vom öffentlichen Bereich 
 von Kreditinstituten 
 
34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich  

gleichkommen 
 Schuldübernahmen 
 Leibrentenverträge 
 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 
 Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte 
 Leasingverträge 
 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften 
 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge 
 
35  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
 gegen verbundene Unternehmen 
 gegen Beteiligungen 
 gegen Sondervermögen 
 gegen den öffentlichen Bereich 
 gegen den privaten Bereich 
 im Ausland 
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36  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
 gegen verbundene Unternehmen 
 gegen Beteiligungen 
 gegen Sondervermögen 
 gegen den öffentlichen Bereich 
 gegen übrige Bereiche 
  
37  Sonstige Verbindlichkeiten 
 Steuerverbindlichkeiten aus den Steuerarten 
 gegenüber Sozialversicherungsträgern 
 gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern 
   
38  Erhaltene Anzahlungen 
 
39  Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) 
 Einnahme für andere Haushaltsjahre 
 Erhaltene Zuwendungen für Dritte  
 
 
4  Erträge    
 
40  Steuern und ähnliche Abgaben 
  Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer 

Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, Andere 
Steuern,  z.B. Vergnügungssteuer,  Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer 
Steuerähnliche Einnahmen, z.B. Fremdenverkehrsabgaben, Abgaben von Spielbanken u.a. 

 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 
 Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
 
41  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Zuwendungen 
(Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind Übertragungen 
finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften und Zuschüsse sind Übertragungen vom 
unternehmerischen und übrigen Bereich an Kommunen.)  

  Schlüsselzuweisungen vom Land 
  Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV) 
  Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV) 
  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
 Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV) 

(Unter allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden an 
Körperschaften erfasst, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines 
allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.) 
Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung 
Jugendamtsumlage 
Landschaftsumlage 
Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhrgebiet 

 
42  Sonstige Transfererträge 
 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen 
  Schuldendiensthilfen 
  Andere sonstige Transfererträge 
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43  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
 Verwaltungsgebühren 

Öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und 
Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Gebühren für die Bauüberwachung, 
Gebühren für Beglaubigungen, für Erlaubnisscheine, Vermessungs-(Abmarkungs-)gebühren usw. 
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme 
wirtschaftlicher Dienstleistungen z.B. Entgelte für die Lieferung von Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser, 
einschl. Grundgebühren, Zählermiete 

  Entgelte der Verkehrsunternehmen 
Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, der Müllabfuhr, der 
Straßenreinigung, des Bestattungswesens, für die Sondernutzung von Straßen 

  Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung von Straßen, Anlagen und dgl. 
Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität 
Sonstige Entgelte, z.B. Parkgebühren, Pflegesätze der Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime (auch 
Einkaufsgelder), Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen 

  Pflege von Gräbern 
  Zweckgebundene Abgaben 

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenausgleich und aus ähnlichen 
Sonderposten 

 
44  Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 Erträge aus Verkauf  
 Mieten und Pachten 
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende 

 
45  Sonstige ordentliche Erträge 

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, sofern nicht mit der allgemeinen Rücklage zu 
verrechnen 

 Konzessionsabgaben 
 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 
 Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre 

Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung von 
Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung von Rückstellungen 

 
46  Finanzerträge 
 Zinserträge 

Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Wertpapieren des Anlage- und des 
Umlaufvermögens, auch andere zinsähnliche Erträge 
  

47  Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen 
 Aktivierte Eigenleistungen 
 Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände  
 Bestandsveränderungen 
 Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen 
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48  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
 
49  Außerordentliche Erträge 
 
 
5 Aufwendungen 
 
50  Personalaufwendungen 

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Angestellten, Löhne der Arbeiter, Aufwendungen für sonstige 
Beschäftigte 

 Beiträge zu Versorgungskassen  und Zusatzversorgungskassen  
 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 
 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit 

Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben  
 Pauschalierte Lohnsteuer 
 
51  Versorgungsaufwendungen 
 Versorgungsaufwendungen 
 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger 
 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 
 
52  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 für Fertigung, Vertrieb und Waren 
 für Energie/Wasser/Abwasser 

für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der 
Maschinen und technischen Anlagen, der Fahrzeuge, der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und 
Geschäftsausstattung  

 für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel  
 für Kostenerstattungen 
 für sonstige Sach- und Dienstleistungen 
 
53  Transferaufwendungen 
 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
 Schuldendiensthilfen 
 Sozialtransferaufwendungen 

- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen 
- Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter 
- Leistungen der Jugendhilfe  
- Leistungen an Arbeitssuchende 
- Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte 
- Leistungen an Asylbewerber 
- sonstige soziale Leistungen 
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds 
Deutsche Einheit 

 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) 
Allgemeine Umlagen  
- an das Land (auch Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages) 
- an Gemeinden (GV) 
Aufwendungen aus Verlustübernahmen 
Sonstige Transferaufwendungen 
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54  Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 

 Personaleinstellungen, Aus- und Fortbildung, Umschulung, übernommene Reisekosten, 
Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen, Umzugskostenvergütung, Dienst- und Schutzkleidung, 
persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe 

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 
 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte, Aufwendungen für ehrenamtliche und 

sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte sowie die 
Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen 

Geschäftsaufwendungen 
 Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, 
Bekanntmachungen u.a. 

Aufwendungen für Beiträge 
 Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 
Bilanzielle Wertberichtigungen, 
 Aufwendungen, die nicht als bilanzielle Abschreibungen zu erfassen und nicht mit der allgemeinen 

Rücklage zu verrechnen sind 
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen 
 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen 
Betriebliche Steueraufwendungen 
 Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere Verbrauchsteuern, sonstige betriebliche 

Steueraufwendungen 
 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag 

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende 
Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen 
 Verfügungsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle 

 
55  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
 Zinsaufwendungen 
 Sonstige Finanzaufwendungen 
 
56  (nicht belegt) 
 
57  Bilanzielle Abschreibungen 

als nutzungsbedingte Wertminderungen in Form von planmäßigen und außerplanmäßigen 
Abschreibungen, 
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

 auf Gebäude u.a. 
auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 

Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, 
Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 

 auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  
 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter 
 auf Finanzanlagen 
 auf das Umlaufvermögen (ohne Forderungen) 
 (keine Aufwendungen aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage)  
 
58  Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
 
59  Außerordentliche Aufwendungen 
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6  Einzahlungen 
 
60  Steuern und ähnliche Abgaben 
 (vgl. Nummer 40) 
 
61  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

(vgl. Nummer 41, jedoch ohne den Bereich „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“) 
 
62  Sonstige Transfereinzahlungen 
 (vgl. Nummer 42) 
 
63  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

(vgl. Nummer 43, jedoch ohne den Bereich „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“) 
 
64  Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 (vgl. Nummer 44) 
 
65  Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 Konzessionsabgaben 
 Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre 
 
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
 Zinseinzahlungen 
 Sonstige Finanzeinzahlungen 
 
67 (nicht belegt) 
 
68  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 
 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 
 Beiträge und ähnliche Entgelte  
 Sonstige Investitionseinzahlungen 
 Rückflüsse von Ausleihungen 
 
69  Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 Kreditaufnahmen für Investitionen 
 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 
 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) 
 
  
7 Auszahlungen 
 
70  Personalauszahlungen 
 Personalauszahlungen 
 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen 
 (vgl. Nummer 50) 
 
71  Versorgungsauszahlungen 
 Versorgungsauszahlungen 
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 Umlagezahlungen an Versorgungskassen  
 (vgl. Nummer 51) 
  
72  Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
 (vgl. Nummer 52) 
 
73  Transferauszahlungen 
 (vgl. Nummer 53) 
 
74  Sonstige Auszahlungen aus laufender  Verwaltungstätigkeit  
 (vgl. Nummer 54) 
 
75  Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 
 (vgl. Nummer 55) 
 
76 (nicht belegt) 
 
77  (nicht belegt) 
 
78  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (auch Ablösung von Dauerlasten) 

(Beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens soll unterschieden werden zwischen 
oberhalb und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro) 

 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen 
(Eine Trennung zwischen den Baumaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze ist 
vorzunehmen.) 

 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
 Gewährung von Ausleihungen 
  
79  Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 Tilgung von Krediten für Investitionen 
 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 
 Gewährung von Darlehen 
 
 
8  Abschlusskonten 
 
80  Eröffnungs-/Abschlusskonten 
 Eröffnungsbilanz-Konto 
 Schlussbilanz-Konto 
 Ergebnisrechnungs-Konto 
 Finanzrechnungs-Konto 
 
81  Korrekturkonten      
 
82  Kurzfristige Erfolgsrechnung 
 
 
9  Kosten- und Leistungsrechnung 
 
90  Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 
 (Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.) 
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Ergebnisrechnung 
 
 

 
 
 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

 
Ergebnis 

des  
Vorjahres 

 
 
 
 
 

EUR 
 

 
Fort- 

geschriebe-
ner  

Ansatz  
des  

Haushalts-
jahres 

 
EUR 

 
Ist-

Ergebnis 
des  

Haushalts-
jahres 

 
 
 

EUR 

 
Vergleich 
Ansatz/Ist 
(Sp. 3 ./. 

Sp. 2) 
 
 
 
 

EUR 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 

     Steuern und ähnliche Abgaben 
+   Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
+   Sonstige Transfererträge 
+   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
+   Privatrechtliche Leistungsentgelte 
+   Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
+   Sonstige ordentliche Erträge 
+   Aktivierte Eigenleistungen 
+/- Bestandsveränderungen 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 =   Ordentliche Erträge     
11 
12 
13 
 
14 
15 
16 

-    Personalaufwendungen 
-    Versorgungsaufwendungen 
-    Aufwendungen für Sach- und Dienst- 
      leistungen 
-    Bilanzielle Abschreibungen 
-    Transferaufwendungen 
-    Sonstige ordentliche Aufwendungen 

    

17 =   Ordentliche Aufwendungen     
18 =   Ordentliches Ergebnis  

     (= Zeilen 10 und 17) 
    

19 
20 

+   Finanzerträge 
-    Zinsen und sonstige Finanzauf- 
      wendungen 

    

21 =   Finanzergebnis 
     (= Zeilen 19 und 20) 

    

22 =   Ergebnis der laufenden 
     Verwaltungstätigkeit  
     (= Zeilen 18 und 21) 

    

23 
24 

+   Außerordentliche Erträge 
-    Außerordentliche Aufwendungen 

    

25 =   Außerordentliches Ergebnis  
      (= Zeilen 23 und 24) 

    

26 =  Jahresergebnis 
      (= Zeilen 22 und  25) 

    

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 
27 Verrechnete Erträge 

bei Vermögensgegenständen 
    

28 Verrechnete Erträge  
bei Finanzanlagen 

    

29 Verrechnete Aufwendungen 
bei Vermögensgegenständen 

    

30 Verrechnete Aufwendungen 
bei Finanzanlagen 

    

31 Verrechnungssaldo 
(= Zeilen 27 bis 30) 
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Teilergebnisrechnung 

 
 

 
 
 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

 
Ergebnis  

des  
Vorjahres 

 
 
 
 

EUR 
 

 
Fortge- 

schriebener 
Ansatz des 
Haushalts- 

jahres 
 
 

EUR 

 
Ist-

Ergebnis 
des  

Haushalts- 
jahres 

 
 

EUR 

 
Vergleich 
Ansatz/Ist 
(Sp. 3 ./. 

Sp. 2) 
 
 
 

EUR 

1 
 
↓ 
 
9 

 
Ertragsarten 

wie 
im Ergebnisplan 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 =  Ordentliche Erträge     
11 

 
↓ 
 

16 

- 
Aufwandsarten 

wie 
im Ergebnisplan 

 

    

17 =  Ordentliche Aufwendungen     
18 =  Ordentliches Ergebnis 

    (= Zeilen 10 und 17) 
    

19 
 

20 

 
Nach Arten wie im Ergebnisplan 
 

    

21 =   Finanzergebnis  
      (= Zeilen 19 und 20) 

    

22 =   Ergebnis der laufenden 
     Verwaltungstätigkeit 
      (= Zeilen 18 und 21) 

    

23 
24 

+  Außerordentliche Erträge 
-   Außerordentliche Aufwendungen 

    

25 =  Außerordentliches Ergebnis  
     (= Zeilen 23 und  24) 

    

26 =  Ergebnis 
    - vor Berücksichtigung der internen 
      Leistungsbeziehungen -  
      (= Zeilen 22 und 25) 

    

27 +   Erträge aus internen Leistungs- 
     beziehungen 

    

28 -   Aufwendungen aus internen 
     Leistungsbeziehungen 

    

29 =  Teilergebnis  
     (= Zeilen 26, 27, 28) 
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Finanzrechnung 
 
 

 
 
 
 

Ein- und Auszahlungsarten 

 
Ergebnis 

des  
Vorjahres 

 
 
 

EUR 
 

 
Fortge- 

schriebener  
Ansatz des  
Haushalts- 

jahres 
 

EUR 

 
Ist-

Ergebnis 
des  

Haushalts- 
jahres 

 
EUR 

 
Vergleich 
Ansatz/Ist 
(Sp. 3 ./. 

Sp. 2) 
 
 

EUR 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

     Steuern und ähnliche Abgaben 
+   Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
+   Sonstige Transfereinzahlungen 
+   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
+   Privatrechtliche Leistungsentgelte 
+   Kostenerstattungen, Kostenumlagen 
+   Sonstige Einzahlungen  
+   Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 

    

 9 =   Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 -   Personalauszahlungen 
 -   Versorgungsauszahlungen 
 -   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
 -   Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 
 -   Transferauszahlungen 
 -   Sonstige Auszahlungen  

    

16 =   Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     
17 =   Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 

     (= Zeilen 9 und 16) 
    

18 
19 
20 
21 
22 

+   Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  
+   Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen 
+   Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen 
+   Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  
+   Sonstige Investitionseinzahlungen 

    

23 =   Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     
24 
 
25 
26 
 
27 
28 
29 

-    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken  
     und Gebäuden 
-    Auszahlungen für Baumaßnahmen 
-    Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem  
      Anlagevermögen 
-    Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
-    Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
-    Sonstige Investitionsauszahlungen 

    

30 =   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     
31 =   Saldo aus Investitionstätigkeit 

     (= Zeilen 23 und 30) 
    

32 =  Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag   
     (= Zeilen 17 und 31) 

    

33 
34 
35 
36 

+   Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
+   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 

    

37 =  Saldo aus Finanzierungstätigkeit     

38 =  Änderung des Bestandes 
    an eigenen Finanzmitteln 
      (= Zeilen 32 und 37) 

    

39 
40 

+   Anfangsbestand an Finanzmitteln 
+   Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 

    

41 =   Liquide Mittel  
      (= Zeilen 38, 39 und 40) 

    

 



NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 
MUSTER JAHRESABSCHLUSS 

MUSTER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2858 
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Teilfinanzrechnung 
A. Zahlungsnachweis 

 
 

 
 

 
 

Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten 

 
Ergebnis 

des 
Vorjahres 

 
 
 

EUR 
 

 
Fort- 

geschriebener  
Ansatz  

des 
Haushaltsjahres 

 
EUR 

 
Ist-Ergebnis 

des 
Haushaltsjahres 

 
 
 

EUR 

 
Vergleich  
Ansatz/Ist 

(Sp. 3 ./. Sp. 2) 
 
 
 

EUR 

Laufende 
Verwaltungstätigkeit 
(Einzahlungen und 

Auszahlungen nach Arten 
können wie in der  
Finanzrechnung 

abgebildet werden.) 

    

Investitionstätigkeit     
 Einzahlungen     
  1 
 
  2 
 
  3 
 
  4 
  5 

aus Zuwendungen für  
Investitionsmaßnahmen 
aus der Veräußerung von Sach-
anlagen 
aus der Veräußerung von Fi-
nanzanlagen 
aus Beiträgen u. ä. Entgelten 
Sonstige Investitionseinzahlun-
gen 

    

  6 Summe:  
(investive Einzahlungen) 

    

 Auszahlungen     
  7 
 
  8 
  9 
 
10 
 
11 
 
12 

für den Erwerb von Grundstü-
cken und Gebäuden 
für Baumaßnahmen 
für den Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen 
für den Erwerb von  
Finanzanlagen 
von aktivierbaren  
Zuwendungen 
Sonstige Investitionsauszahlun-
gen 

    

13 Summe: 
(investive Auszahlungen) 

    

14 Saldo:  
der Investitionstätigkeit 
 (Einzahlungen ./. Auszahlun-
gen) 
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Teilfinanzrechnung 
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 

 
 

 
 
 

Investitionsmaßnahmen 
 

 
Ergebnis  

des  
Vorjahres 

 
 
 

EUR 
 

 
Fort- 

geschriebener  
Ansatz  

des  
Haushaltsjahres 

 
EUR 

 
Ist-Ergebnis 

des  
Haushaltsjahres 

 
 
 

EUR 

 
Vergleich  
Ansatz/Ist  

(Sp. 3./. Sp. 2) 
 
 
 

EUR 

 
Investitionsmaßnahmen 

oberhalb der 
festgesetzten Wertgrenzen 

 

    

Maßnahme: ... 
+   Einzahlungen aus  
     Investitionszuwendungen 
-   Auszahlungen für den  
     Erwerb von Grundstücken 
     und Gebäuden 
-   Auszahlungen für  
     Baumaßnahmen 

    

Saldo: 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 

    

Weitere Maßnahmen 
(Gliederung wie oben) 

    

 
 

Investitionsmaßnahmen 
unterhalb der 

festgesetzten Wertgrenzen 
 

    

Summe der investiven  
Einzahlungen 

    

Summe der investiven  
Auszahlungen 

    

Saldo: 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
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MUSTER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2860 

(Anlage 22)       Muster zu § 41 GemHVO NRW 
 

Struktur der kommunalen Bilanz in Nordrhein-Westfalen 
 

 
AKTIVA 
 
1. Anlagevermögen  
1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände 
1.2 Sachanlagen  

1.2.1      Unbebaute Grundstücke und grundstücks- 
   gleiche Rechte 

1.2.1.1 Grünflächen 
1.2.1.2 Ackerland 
1.2.1.3 Wald, Forsten 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks-

gleiche Rechte 
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 
1.2.2.2 Schulen 
1.2.2.3 Wohnbauten 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-

gebäude 
1.2.3        Infrastrukturvermögen  
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermö-

gens 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 

Sicherheitsanlagen 
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseiti-

gungsanlagen 
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Ver-

kehrslenkungsanlagen 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahr-

zeuge 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

1.3     Finanzanlagen  
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
1.3.2 Beteiligungen 
1.3.3 Sondervermögen 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 
1.3.5 Ausleihungen  
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 
1.3.5.2 an Beteiligungen 
1.3.5.3 an Sondervermögen 
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 

2 Umlaufvermögen 
2.1    Vorräte 

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 

2.2     Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und For-

derungen aus Transferleistungen  
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 

2.3     Wertpapiere des Umlaufvermögens 
2.4     Liquide Mittel 
3.       Aktive Rechnungsabgrenzung 

 
PASSIVA 
 
1. Eigenkapital 
1.1 Allgemeine Rücklage 
1.2 Sonderrücklagen 
1.3 Ausgleichsrücklage 
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
2. Sonderposten 
2.1 für Zuwendungen 
2.2 für Beiträge 
2.3 für den Gebührenausgleich 
2.4 Sonstige Sonderposten 
3. Rückstellungen 
3.1 Pensionsrückstellungen 
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 
3.4 Sonstige Rückstellungen 
4. Verbindlichkeiten 
4.1 Anleihen 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

4.2.1 von verbundenen Unternehmen 
4.2.2 von Beteiligungen 
4.2.3 von Sondervermögen 
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 
4.2.5 von Kreditinstituten 

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 

wirtschaftlich gleichkommen 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 
4.8 Erhaltene Anzahlungen 
5. Passive Rechnungsabgrenzung 
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(Anlage 23)       Muster zu § 45 GemHVO NRW 
 

Anlagenspiegel 
 

 
 

Anlagevermögen 

 
Anschaffungs- und 
Herstellungskosten 

 

Abschreibungen Buchwert 

 
Stand 

am 
31.12. 
des 
Vor- 

jahres 
 
 
 
 

EUR 
 

 
Zu- 

gänge 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUR 

 
Ab- 

gänge  
 
 
 
 
 
 
 
 

EUR 

 
Umbu-
chun-
gen  
im 

Haus- 
halts-
jahr 

 
 
 

EUR 

 
Ab- 

schrei- 
bungen 

im 
Haus- 
halts-
jahr 

 
 
 

EUR 

 
Zu-

schrei- 
bungen 

im 
Haus- 
halts-
jahr 

 
 
 

EUR 

 
Kumu-
lierte 
Ab-

schrei- 
bungen 
(auch 
aus 
Vor- 

jahren) 
 

EUR 

 
am 

31.12.  
des 

Haus-
halts-
jahres 

 
 
 
 

EUR 

 
am 

31.12.  
des 
Vor- 

jahres 
 
 
 
 
 

EUR 

1. Immaterielle Vermögensgegenstände          
2. Sachanlagen          
2.1 Unbebaute Grundstücke und gr. R.          
2.1.1 Grünflächen          
2.1.2 Ackerland          
2.1.3 Wald, Forsten          
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke          
2.2 Bebaute Grundstücke und gr. R.          
2.2.1 Kindertageseinrichtungen          
2.2.2 Schulen          
2.2.3 Wohnbauten          
2.2.4 Sonstige Geschäftsgebäude          
2.3 Infrastrukturvermögen          
2.3.1 Grund und Boden der Infrastruktur          
2.3.2 Brücken und Tunnel          

   2.3.3 Gleisanlagen u.a.           
   2.3.4 Abwasseranlagen          

2.3.5 Straßennetz mit Anlagen          
2.3.6 Sonstige Bauten der Infrastruktur          
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden          
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler          
2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge          
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung          
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anl. im Bau          
3. Finanzanlagen          
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen          
3.2 Beteiligungen          
3.3 Sondervermögen          
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens          
3.5 Ausleihungen           
3.5.1 an verbundene Unternehmen          
3.5.2 an Beteiligungen          
3.5.3 an Sondervermögen          
3.5.4 Sonstige Ausleihungen          
4. Summe des Anlagevermögens          
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Forderungsspiegel 

 
 
 

 
 
 
 

Art der Forderungen 

 
Gesamt- 
betrag 

am 
31.12. 
des 

Haushalts- 
Jahres 

 
EUR 

 

 
 
 

mit einer Restlaufzeit von 
  

 
Gesamt- 
betrag 

am  
31.12. 
des 

Vorjahres 
 
 

EUR 

bis zu 1 
Jahr 

 
 

EUR 

1 bis 5 
Jahre 

 
 

EUR 

mehr als  
5 Jahre 

 
 

EUR 

 
 
 
 
 
 

(Gliederung mindestens  
 entsprechend § 41 Absatz 3  
Nummer 2.2 GemHVO NRW) 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
(Eine gesonderte Darstellung der Forderungen aus Transferleistung bietet sich wegen ihrer Bedeutung und wegen des 
gesonderten Ansatzes von „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ an. ) 
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Verbindlichkeitenspiegel 
 
 
 

 
 
 
 

Art der Verbindlichkeiten 

 
Gesamt- 
betrag 

am 
31.12. 
des 

Haushalts- 
jahres 

 
EUR 

 

 
 
 

mit einer Restlaufzeit von 
  

 
Gesamt- 
betrag 

am 
31.12. 
des 

Vorjahres 
 
 

EUR 

bis zu 1 
Jahr 

 
 

EUR 

1 bis 5 
Jahre 

 
 

EUR 

mehr als  
5 Jahre 

 
 

EUR 

1. Anleihen      
2. Verbindlichkeiten aus Krediten  
     für Investitionen      

2.1 von verbundenen Unternehmen      
2.2 von Beteiligungen      

2.3 von Sondervermögen      
2.4 vom öffentlichen Bereich      
2.5 von Kreditinstituten      
3. Verbindlichkeiten aus Krediten  
     zur Liquiditätssicherung  

     

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,  
    die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
    gleichkommen 

     

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
    und Leistungen 

     

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen      
7. Sonstige Verbindlichkeiten      
8. Erhaltene Anzahlungen      
9. Summe aller Verbindlichkeiten      
Nachrichtlich anzugeben: 
 
   Haftungsverhältnisse aus der Bestellung  
   von Sicherheiten: 

z. B. Bürgschaften u.a. 
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Anlage 26               Muster zu § 49 Abs. 3 GemHVO NRW 
 
 

NKF-Positionenrahmen für den Gesamtabschluss 
Teil A: Gesamtbilanz 

(Summenbilanz) 
 
 
A Aktiva 
 
A1 Nicht belegt 
 
A2 Immaterielle Vermögensgegenstände 
   Geschäfts- oder Firmenwert 
    Geschäfts- oder Firmenwert aus den Einzelabschlüssen  
   Geschäfts- oder Firmenwert aus der Vollkonsolidierung 
   Geschäfts- oder Firmenwert aus der Equity-Konsolidierung  
   (nur bei Kapitalanteilsmethode)  

   Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände  
     Sonstige selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände aus den  
     Einzelabschlüssen 
     Sonstige entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände 
    Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  

Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände an Vollkonsolidierungskreis 
    Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände an Sonstige 
 
A3 Sachanlagen 
 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

    Grünflächen  
   Ackerland  
    Wald, Forsten 
    Sonstige unbebaute Grundstücke 
 
 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
    Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen 
    Grundstücke mit Schulen 
    Grundstücke mit Wohnbauten 
    Grundstücke mit Krankenhäusern 
    Grundstücke mit sozialen Einrichtungen 
    Grundstücke mit Sportstätten 
    Grundstücke mit Mehrzweck- und Messehallen 
    Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 

   
 Infrastrukturvermögen 

    Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 
    Brücken und Tunnel 
    Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 
    Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
    Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 
    Stromversorgungsanlagen 
    Gasversorgungsanlagen 
    Wasserversorgungsanlagen 
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    Abfallbeseitigungsanlagen 
    Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 

  
 Bauten auf fremdem Grund und Boden 
    Bauten auf fremdem Grund und Boden 
 
 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
    Kunstgegenstände 
    Baudenkmäler 
    Bodendenkmäler 
    Sonstige Kulturgüter 
  
 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
    Maschinen und technische Anlagen 
   Spezialfahrzeuge 
   Fahrzeuge für den ÖPNV 
    Sonstige Fahrzeuge 
  
 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
    Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 
 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
    Geleistete Anzahlungen  
     Geleistete Anzahlungen an Vollkonsolidierungskreis 
     Geleistete Anzahlungen an Sonstige  
    Anlagen im Bau 
 
A4  Finanzanlagen 
 Anteile an verbundenen Unternehmen 
    Anteile an verbundenen Unternehmen im Vollkonsolidierungskreis  
    Anteile an sonstigen verbundenen Unternehmen 
  
 Anteile an assoziierten Unternehmen 
    Anteile an assoziierten Betrieben aus den Einzelabschlüssen 
    Unterschiedsbetrag aus der Equity-Konsolidierung  
    (nur bei Kapitalanteilsmethode) 
  
 Übrige Beteiligungen 
    Übrige Beteiligungen  
  
 Sondervermögen 
    Voll zu konsolidierende Sondervermögen 
    Nicht voll zu konsolidierende Sondervermögen 
   
 Wertpapiere des Anlagevermögens 
   Wertpapiere des Anlagevermögens vom Vollkonsolidierungskreis 
   Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 
   
 Ausleihungen  
   Ausleihungen an verbundene Unternehmen  
     Ausleihungen an verbundene Unternehmen im Vollkonsolidierungskreis 
     Ausleihungen an sonstige verbundene Unternehmen 
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 Ausleihungen an Beteiligungen 
Ausleihungen an Sondervermögen 
  Ausleihungen an Sondervermögen im Vollkonsolidierungskreis 
  Ausleihungen an sonstige Sondervermögen 

   Ausleihungen von gemeindlichen Betrieben an Gemeinde 
   Sonstige Ausleihungen 
 
A5  Umlaufvermögen 
  Vorräte 
   Rohstoffe/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe 
   Waren (auch Grundstücke des Umlaufvermögens) 
   Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 
   Fertige Erzeugnisse 
   Geleistete Anzahlungen für Vorräte 
     Geleistete Anzahlungen für Vorräte an Vollkonsolidierungskreis  
     Geleistete Anzahlungen für Vorräte an Sonstige 
   
 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Forderungen 
 Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital 
  Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital vom Vollkonsolidierungskreis 
  Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital von Sonstigen 
 Sonstige Forderungen 
  Sonstige Forderungen an Vollkonsolidierungskreis 
  Sonstige Forderungen an Sonstige 
 
Sonstige Vermögensgegenstände 
 Sonstige Vermögensgegenstände vom Vollkonsolidierungskreis 
 Sonstige Vermögensgegenstände von Sonstigen 

   
 Wertpapiere des Umlaufvermögens 
   Wertpapiere des Umlaufvermögens vom Vollkonsolidierungskreis  
   Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens   
    
 Liquide Mittel 
  
A6  Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) 
    Aktive latente Steuern (aus Einzelabschlüssen) 
   Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung 
    Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten vom Vollkonsolidierungskreis 
    Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten von Sonstigen 
 
A7  Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
   Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
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P  Passiva 
 
P1 Eigenkapital 
  Allgemeine Rücklage 
   Allgemeine Rücklage 
   Grundkapital/Stammkapital 
   Kapitalrücklage 
   Gewinnrücklagen 
    Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 
     
 Sonderrücklagen 
   Sonderrücklagen 
 
 Ausgleichsrücklage 
   Ausgleichsrücklage 
  
 Ergebnisvorträge  
   Gewinnvortrag/Verlustvortrag  
 
  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
   Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 
 Gesamtbilanzgewinn/Gesamtbilanzverlust 
   Gesamtbilanzgewinn/Gesamtbilanzverlust 
 
 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 
   Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter 
  
P2  Sonderposten 
 Sonderposten für Zuwendungen 
   Sonderposten für Zuwendungen vom Vollkonsolidierungskreis 
   Sonderposten für Zuwendungen von Sonstigen  
  
 Sonderposten für Beiträge  
     Sonderposten für Beiträge vom Vollkonsolidierungskreis 
     Sonderposten für Beiträge von Sonstigen 
     
 Sonderposten für den Gebührenausgleich    
   Sonderposten für den Gebührenausgleich 
 
 Sonstige Sonderposten 
   Sonstige Sonderposten vom Vollkonsolidierungskreis 
   Sonstige Sonderposten von Sonstigen 
   Sonderposten mit Rücklageanteil 
   
P3 Rückstellungen 
  Pensionsrückstellungen 
   Pensionsrückstellungen 
 
 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
   Rückstellungen für Deponien  
   Rückstellungen für Altlasten 
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 Instandhaltungsrückstellungen 
   Instandhaltungsrückstellungen 
 
 Steuerrückstellungen 
   Steuerrückstellungen gegenüber Gemeinde 
   Steuerrückstellungen gegenüber Sonstigen 
   Passive latente Steuern aus Einzelabschlüssen 
  
 Sonstige Rückstellungen 
   Sonstige Rückstellungen gegenüber Vollkonsolidierungskreis 
   Sonstige Rückstellungen gegenüber Sonstigen 
     
P4 Verbindlichkeiten  
  Anleihen 
   Anleihen vom Vollkonsolidierungskreis 
   Anleihen von Sonstigen 
 
 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
   Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber dem Vollkonsolidierungskreis 

 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber Sonstigen 
  
 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
   Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber dem Vollkonsolidierungskreis 

 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber Sonstigen 
  
 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 
   Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen gegenüber dem 

Vollkonsolidierungskreis 
 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen gegenüber 

Sonstigen 
  
 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Vollkonsolidierungskreis 

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen 
 
 Sonstige Verbindlichkeiten 
   Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Vollkonsolidierungskreis 

 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstigen 
 
Erhaltene Anzahlungen 

   Erhaltene Anzahlungen vom Vollkonsolidierungskreis 
 Erhaltene Anzahlungen von Sonstigen 

 
P5  Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) 
     Passive Rechnungsabgrenzungsposten vom Vollkonsolidierungskreis 

   Passive Rechnungsabgrenzungsposten von Sonstigen 
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Teil B: Gesamtergebnisrechnung 
(Summenergebnisrechnung) 

 
 
E  Ordentliche Gesamterträge 
   
E1  Steuern und ähnliche Abgaben 
   Steuern und ähnliche Abgaben vom Vollkonsolidierungskreis 

 Steuern und ähnliche Abgaben von Sonstigen 
 
E2  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
  Zuwendungen und allgemeine Umlagen vom Vollkonsolidierungskreis 
   Zuwendungen und allgemeine Umlagen von Sonstigen 
 
E3 Sonstige Transfererträge 
   Sonstige Transfererträge vom Vollkonsolidierungskreis 

 Sonstige Transfererträge von Sonstigen 
 
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte vom Vollkonsolidierungskreis 

 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen 
 
E5  Privatrechtliche Leistungsentgelte 
   Privatrechtliche Leistungsentgelte vom Vollkonsolidierungskreis 

 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen 
 
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Vollkonsolidierungskreis 

 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 
 
E7  Sonstige ordentliche Erträge 
  Sonstige ordentliche Erträge vom Vollkonsolidierungskreis 

 Sonstige ordentliche Erträge von Sonstigen 
 
E8 Aktivierte Eigenleistungen 
  Aktivierte Eigenleistungen 
 
E9 Bestandsveränderungen 
  Bestandsveränderungen 
 
 
A Ordentliche Gesamtaufwendungen 
 
A1  Personalaufwendungen 
  Aufwendungen aus Personalgestellung im Vollkonsolidierungskreis 
  Sonstige Personalaufwendungen 
 
A2 Versorgungsaufwendungen 
  Versorgungsaufwendungen 
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A3  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an Vollkonsolidierungskreis 

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an Sonstige 
 

A4  Bilanzielle Abschreibungen 
  Abschreibungen von Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des 
  Geschäftsbetriebs 

 Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert aus den Einzelabschlüssen  
  Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert aus der Vollkonsolidierung 
  Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert aus der Equity-Konsolidierung 
  (nur bei Kapitalanteilsmethode) 

   Abschreibungen auf selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände 
   Abschreibungen auf voll zu konsolidierende verbundene Unternehmen 

   Abschreibungen auf Sondervermögen 
   Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 
   Sonstige Abschreibungen 
  
A5  Transferaufwendungen 
   Transferaufwendungen an Vollkonsolidierungskreis 

 Transferaufwendungen an Sonstige 
 
A6  Sonstige ordentliche Aufwendungen 
  Steuern vom Einkommen und Ertrag 
   Steuern vom Einkommen und Ertrag an Vollkonsolidierungskreis 
   Steuern vom Einkommen und Ertrag an Sonstige 
   
 Sonstige Steuern 
   Sonstige Steuern an Vollkonsolidierungskreis 
   Sonstige Steuern an Sonstige 
  
 Latente Steuern 
   Latente Steuern aus den Einzelabschlüssen 
      
 Aufwendungen aus Verlustübernahmen 
   Aufwendungen aus Verlustübernahmen vom Vollkonsolidierungskreis 
   Aufwendungen aus Verlustübernahmen von Sonstigen 
   
 Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen 
   Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen an Vollkonsolidierungskreis 

 Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen an Sonstige 
 
S1  Ordentliches Gesamtergebnis  
   (Saldo aus E1 bis E9 und A1 bis A6) 
 
F Gesamtfinanzerträge und Gesamtfinanzaufwendungen 
 
F1 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen/Verlustübernahmen 
    Erträge aus Gewinnabführungsverträgen vom Vollkonsolidierungskreis 
   Erträge aus Gewinnabführungsverträgen von Sonstigen 
   Erträge aus Verlustübernahmen vom Vollkonsolidierungskreis 
   Erträge aus Verlustübernahmen von Sonstigen 
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F2 Beteiligungserträge  
  Beteiligungserträge von voll zu konsolidierenden verbundenen Unternehmen 
  Beteiligungserträge von Sondervermögen 
  Beteiligungserträge von Sonstigen 
 
F3 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 
 Zinserträge  
   Zinserträge vom Vollkonsolidierungskreis 
   Zinserträge von Sonstigen 
  
 Erträge aus assoziierten Beteiligungen 
   Erträge aus assoziierten Beteiligungen 
   (ggf. nach Arten) 
 
 Sonstige Finanzerträge  
   Sonstige Finanzerträge vom Vollkonsolidierungskreis 
   Sonstige Finanzerträge von Sonstigen 
 
F4 Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen 
    Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen vom Vollkonsolidierungskreis 
   Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen von Sonstigen 
    
F5 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 
 Zinsaufwendungen  
   Zinsaufwendungen an Vollkonsolidierungskreis 
   Zinsaufwendungen an Sonstige 
  
 Aufwendungen aus assoziierten Beteiligungen 
   Aufwendungen aus assoziierten Beteiligungen 
   (ggf. nach Arten) 
  
 Sonstige Finanzaufwendungen  
   Sonstige Finanzaufwendungen an Vollkonsolidierungskreis 
   Sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige 
 
S2 Gesamtfinanzergebnis 
   (Saldo aus F1 bis F5) 
 
S3 Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 
   (Saldo aus S1 und S2) 
 
 
AE1  Außerordentliche Gesamterträge 
   Außerordentliche Erträge vom Vollkonsolidierungskreis 
   Außerordentliche Erträge von Sonstigen 
 
AE2  Außerordentliche Gesamtaufwendungen 
   Außerordentliche Aufwendungen an Vollkonsolidierungskreis 
   Außerordentliche Aufwendungen an Sonstige 
 
S4 Außerordentliches Gesamtergebnis 
   (Saldo aus AE1 und AE2) 
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S5  Gesamtjahresüberschuss/Gesamtjahresfehlbetrag 
   (Saldo aus S3 und S4) 
 
S6 Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis 
   Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn 
   Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Verlust 
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Anlage 27                       Muster zu § 49 Abs. 3 GemHVO NRW 
 
 

Gesamtbilanz 
 

  
AKTIVA 

 

 
PASSIVA 

 
Bilanzposten 

 
Haus- 
halts- 
jahr 

 
EUR 

 

 
Vor- 
jahr 

 
 

EUR 

 
Bilanzposten 

 
Haus- 
halts- 
jahr 

 
EUR 

 
Vor- 
jahr 

 
 

EUR 

 
1.  Anlagevermögen 
1.1  Immaterielle Vermögens- 
       gegenstände 
1.2  Sachanlagen 
1.2.1     Unbebaute Grundstücke und  

grundstücksgleiche Rechte 
             (örtlich weiter zu untergliedern)  
1.2.2    Bebaute Grundstücke u. grund- 
             stücksgleiche Rechte 
            (örtlich weiter zu untergliedern) 
1.2.3    Infrastrukturvermögen 
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur- 
            vermögens 
1.2.3.2 Bauten des Infrastrukturvermögens 
            (örtlich weiter zu untergliedern)  
1.2.4    Bauten auf fremden Grund und 

Boden 
1.2.5    Kunstgegenstände, Kulturdenk- 
            mäler 
1.2.6    Maschinen und technische  
            Anlagen, 
             Fahrzeuge 
1.2.7    Betriebs- und Geschäftsausstattung 
1.2.8    Geleistete Anzahlungen und 
             Anlagen im Bau 
1.3  Finanzanlagen 
1.3.1    Anteile an verbundenen Unter- 
            nehmen 
1.3.2    Anteile an assoziierten Unter- 
            nehmen 
1.3.3    Übrige Beteiligungen 
1.3.4    Sondervermögen 
1.3.5    Wertpapiere des Anlagevermögens 
1.3.6    Ausleihungen 
 
2. Umlaufvermögen 
2.1  Vorräte  
2.1.1  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,  

Waren 
2.1.2  Geleistete Anzahlungen 
2.2   Forderungen und sonstige  
        Vermögensgegenstände 
2.2.1  Forderungen 
2.2.2  Sonstige Vermögensgegenstände 
2.3  Wertpapiere des Umlaufvermögens 
2.4   Liquide Mittel 

 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
4.  Nicht durch Eigenkapital gedeckter  
     Fehlbetrag 
 

   
1.  Eigenkapital 
1.1  Allgemeine Rücklage 
1.2  Sonderrücklagen 
1.3  Ausgleichsrücklage 
1.4  Gesamtjahresergebnis  
1.5  Ausgleichsposten für die Anteile  
        anderer Gesellschafter 
 
2.  Sonderposten 
2.1  Sonderposten für Zuwendungen 
2.2  Sonderposten für Beiträge 
2.3  Sonderposten für den Gebühren- 
       ausgleich 
2.4  Sonstige Sonderposten 
 
3.  Rückstellungen 
3.1  Pensionsrückstellungen 
3.2  Rückstellungen für Deponien und 

Altlasten 
3.3  Instandhaltungsrückstellungen 
3.4  Steuerrückstellungen 
3.5  Sonstige Rückstellungen 
 
4.  Verbindlichkeiten 
4.1  Anleihen 
4.2  Verbindlichkeiten aus Krediten für  
        Investitionen 
4.3  Verbindlichkeiten aus Krediten zur  
        Liquiditätssicherung 
4.4  Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die  
        Kreditaufnahmen wirtschaftlich  
        gleichkommen 
4.5  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
        Leistungen 
4.6  Sonstige Verbindlichkeiten 
4.7  Erhaltene Anzahlungen 

 
5.  Passive Rechnungsabgrenzung 
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Anlage 28       Muster zu § 49 i.V.m § 38 GemHVO NRW 
 

 
 

Gesamtergebnisrechnung 
 
 

 
 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 

 
Ergebnis 

 des 
 Haushalts- 

jahres 
 

EUR 
 

 
Ergebnis 

des 
Vorjahres 

 
 

EUR 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 

     Steuern und ähnliche Abgaben 
+   Zuwendungen und allgemeine  
     Umlagen 
+   Sonstige Transfererträge 
+   Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
+   Privatrechtliche Leistungsentgelte 
+   Kostenerstattungen und Kosten- 
     umlagen 
+   Sonstige ordentliche Erträge 
+   Aktivierte Eigenleistungen 
+/- Bestandsveränderungen 

 
 

 
 

10 =   Ordentliche Gesamterträge   
11 
12 
13 
 
14 
15 
16 

-    Personalaufwendungen 
-    Versorgungsaufwendungen 
-    Aufwendungen für Sach- und Dienst- 
      leistungen 
-    Bilanzielle Abschreibungen 
-    Transferaufwendungen 
-    Sonstige ordentliche Aufwendungen 

  

17 =   Ordentliche Gesamtaufwendungen   
18 =   Ordentliches Gesamtergebnis 

       (= Zeilen 10 und 17) 
  

19 
20 

+   Finanzerträge 
-    Finanzaufwendungen 

  

21 =   Gesamtfinanzergebnis 
      (= Zeilen 19 und 20) 

  

22 =   Gesamtergebnis der laufenden  
      Geschäftstätigkeit 
     (= Zeilen 18 und 21) 

  

23 
24 

+   Außerordentliche Erträge 
-    Außerordentliche Aufwendungen 

  

25 =   Außerordentliches Gesamtergebnis  
      (= Zeilen 23 und 24) 

  

26 =   Gesamtjahresergebnis  
      (= Zeilen 22 und  25) 

  

27 
 

-    Anderen Gesellschaftern zuzurech- 
     nendes Ergebnis  
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Finanzstatistische Erhebungsmerkmale 

 
1. Die Anforderungen an die haushaltswirtschaftlichen Daten 
 
Die Beurteilung der öffentlichen Haushalte sowie die Herstellung eines gesamtstaatliches Bildes erfordert eine 
finanzstatistische Erfassung von haushaltswirtschaftlichen Daten des Bundes, der Länder und der Gemeinden auf 
einer allgemeinen Grundlage, die ein Zusammenführen der Ergebnisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
mit den Ergebnissen der staatlichen Ebene von Bund und Ländern ermöglicht. Dazu werden vergleichbare, aktu-
elle und zuverlässige Informationen über die Struktur und Entwicklung der öffentlichen Haushalte benötigt, die bei 
den Gemeinden möglichst unmittelbar aus ihrer Haushaltswirtschaft bzw. ihrem Jahresabschluss entnommen 
werden sollen. Die dazu notwendigen Erhebungsmerkmale sowie die Erhebungseinheiten werden durch das 
Finanz- und Personalstatistikgesetz bestimmt.  
 
Durch den Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003, den Bestrebungen zur Flexibilisierung des 
öffentlichen Haushaltswesens, wird es vielfach keine unmittelbare verbindliche Verknüpfung zwischen der Gliede-
rung der gemeindlichen Haushalte und den finanzstatistischen Anforderungen mehr geben. Die Rolle der ge-
meindlichen Haushalte und die detaillierte Ausgestaltung des Haushaltsplans der Gemeinde sind stärker als 
bisher auf die örtlichen Erfordernisse der Steuerung der Gemeinde ausgerichtet worden. Abgestellt auf den für 
den gemeindlichen Bereich länderübergreifend abgestimmten Produktrahmen sowie den Kontenrahmen sollen 
die Daten über die gemeindlichen Haushalte möglichst nach Arten entsprechend der Ergebnisrechnung, der 
Finanzrechnung und der Bilanz sowie aufgabenbezogen nach Produktgruppen erhoben werden.  
 
Die Erfüllung der statistischen Meldepflichten durch die Gemeinden kann durch eine Ableitung der Finanzdaten 
entsprechend den festgelegten Erhebungsmerkmalen aus dem System des doppischen Rechnungswesens, das 
auf dem verbindlichen NKF-Kontenrahmen aufbaut, gesichert werden, denn der finanzstatistische Doppikrahmen 
ist mit dem NKF-Kontenrahmen identisch. Die Meldungen der Gemeinden zu den bundesweiten Finanzstatistiken 
sind aber zukünftig als ein notwendiger Teil des Berichtswesens der Gemeinde anzusehen. Auf diese Art und 
Weise können die Anforderungen der Finanzstatistiken erfüllt und den Informationsbedürfnissen ihrer Nutzer 
ausreichend Rechnung getragen werden. Diese Möglichkeit für die finanzstatistischen Meldungen stellt darauf ab, 
dass die Gemeinden die notwendigen Daten aus ihrem Haushalt bzw. aus ihrem gemeindlichen Buchungssystem 
heraus für die einzelnen Berichtsjahre (Haushaltsjahre) bereitstellen können.  
 
Das Finanz- und Personalstatistikgesetz bestimmt die Gemeinde als Erhebungseinheit für die in dem Gesetz im 
Einzelnen benannten Statistiken der öffentlichen Finanzwirtschaft und legt dazu eine Auskunftspflicht sowie deren 
Umfang fest (vgl. § 11 FPStatG). Die Auskunftspflicht der Gemeinde besteht dabei nach § 15 Absatz 2 BStatG 
gegenüber den mit der Durchführung der Bundesstatistiken amtlich betrauten Stellen und Personen (in Nord-
rhein-Westfalen: IT NRW). Die Gemeinde ist dabei zur Beantwortung der ordnungsgemäß gestellten Fragen 
verpflichtet. Sie muss eine Antwort wahrheitsgemäß, vollständig und innerhalb der von den statistischen Ämtern 
des Bundes und der Länder gesetzten Fristen erteilen. Daher muss das Finanz- und Personalstatistikgesetz kei-
ne Regelung über die Frist zur Lieferung von finanzstatistisch relevanten Daten der Gemeinde enthalten.  
 
Die zeitliche Begrenzung der Lieferpflicht der Gemeinde wird daher durch IT NRW bezogen auf die einzelnen 
Statistiken der öffentlichen Finanzwirtschaft festgesetzt (vgl. § 15 Absatz 3 BStatG). Die Antwort gilt z. B. als 
erteilt, wenn die ordnungsgemäß ausgefüllten Erhebungsvordrucke bei einer Übermittlung in schriftlicher Form 
der Erhebungsstelle zugegangen sind oder bei einer Übermittlung in elektronischer Form von der für den Emp-
fang bestimmten Einrichtung in für die Erhebungsstelle bearbeitbarer Weise aufgezeichnet worden sind. Dazu 
wurde noch ergänzend bestimmt, dass Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Aus-
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kunftserteilung haben keine aufschiebende Wirkung haben (vgl. § 15 Absatz 6 BStatG). Die Gemeinde muss 
daher ihre finanzstatistisch relevanten Daten für die jährlich aufzustellenden Finanzstatistiken zu den festgelegten 
Terminen liefern, auch wenn zu einem solchen Zeitpunkt der gemeindliche Jahresabschluss noch nicht vom Rat 
der Gemeinde festgestellt worden ist. Die Gemeinde ist dabei für die Richtigkeit und Aktualität sowie die Unver-
sehrtheit ihrer haushaltswirtschaftlichen Daten selbst verantwortlich. Sie hat das IT NRW unverzüglich zu unter-
richten, wenn sich herausstellt, dass die übermittelten Daten unrichtig oder unvollständig sind. In der Zusammen-
arbeit zwischen den beiden öffentlichen Stellen sind daher, abhängig vom Übertragungsweg der Gemeindedaten, 
die notwendigen Maßnahmen und deren Umsetzung zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit 
abzustimmen. 
 
Das Finanz- und Personalstatistikgesetz soll zudem den neuen Entwicklungen im öffentlichen Rechnungswesen 
ausreichend Rechnung tragen und für die laufende Verwaltungstätigkeit der Gemeinden eine Erfassung unter 
Berücksichtigung der Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ ermöglichen. Der gemeindliche Bereich hat 
hinsichtlich der Reform des öffentlichen Rechnungswesens eine Vorreiterrolle übernommen. Die weitere Entwick-
lung der finanzstatistischen Anforderungen, auch unter Berücksichtigung europäischer Erfordernisse, z.B. durch 
das „Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen“ (ESVG 2010), bleibt abzuwarten. 
 
 
2. Der finanzstatistische Produktrahmen 
 
Die finanzstatistischen Anforderungen folgen der haushaltsrechtlichen Festlegung, dass der gemeindliche Haus-
haltsplan in produktorientierte Teilpläne zu gliedern ist (vgl. § 79 Absatz 2 GO NRW). Auf Grund dessen ist ein 
finanzstatistischer Produktrahmen entwickelt worden, bei dem ausgehend von den gemeindebezogenen Produkt-
feldern und den haushaltsmäßig relevanten Produktbereichen (vgl. § 4 Absatz 1 GemHVO NRW) die gebildeten 
Produktgruppen als finanzstatistische Erhebungsmerkmale für die Abbildung der gemeindlichen Aufgabenerfül-
lung festgelegt wurden.  
 
Im Rahmen der gemeindlichen Meldepflichten sind die Bezeichnungen der Produktgruppen und die diesen zuge-
ordneten Nummern verbindlich, um die Eindeutigkeit und Nachvollziehbarkeit der finanzstatistisch erforderlichen 
Daten zu gewährleisten. Durch die vorgegebenen Zahlenangaben wird zudem die inhaltliche Abgrenzung der 
einzelnen Produktgruppe unterstützt, aber auch deren Einordnung in das Gesamtsystem des finanzstatistischen 
Produktrahmens gekennzeichnet. Der finanzstatistische Produktrahmen soll ab dem Berichtsjahr 2011 die Grund-
lage für die produktorientierte Zuordnung der Erhebungsmerkmale darstellen. Dessen Aufbau wird nachfolgend 
näher erläutert. 
 
 
2.1 Erste Stufe: Produktfelder 
 
Die gemeindliche Aufgabenerfüllung erfolgt auf vielfältige Art und Weise und in einer Vielzahl unterschiedlichster 
Aufgaben. Es ist dabei von den verwaltungsmäßigen Gegebenheiten in Nordrhein-Westfalen abhängig, ob eine 
bestimmte Aufgabe zum Aufgabenkatalog der Gemeinde gehört und in welchem Umfang diese zu erfüllen ist. 
Soweit die fachliche und organisatorische Verantwortung darüber der Gemeinde obliegt, kann sie unter Beach-
tung der einschlägigen Rechtsvorschriften festlegen, ob eine Aufgabe durch die gemeindliche Verwaltung oder 
einen gemeindlichen Betrieb erfüllt bzw. erledigt wird.  
 
Die Gemeinde ist in diesem Zusammenhang - wie für den gemeindlichen Gesamtabschluss vorgegeben - als eine 
einzige örtliche Einheit („ein Betrieb“) zu betrachten. Deshalb kann das gesamte gemeindliche Aufgabenspektrum 
auf der ersten Stufe der gemeindlichen Produktorientierung in die folgenden sechs Produktfelder untergliedert 
werden (vgl. Abbildung). 



 
 

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 
KOMMUNALE FINANZSTATISTIK 

FINANZSTATISTISCHE ERHEBUNGSMERKMALE 2877 

 
 

Die Produktfelder im finanzstatistischen Produktrahmen 
 

1 
 
Zentrale Verwaltung 
 

2 
 
Schule und Kultur 
 

3 
 
Soziales und Jugend 
 

4 
 
Gesundheit und Sport 
 

5 
 
Gestaltung der Umwelt 
 

6 
 
Zentrale Finanzleistungen 
 

Abbildung 736 „Die Produktfelder im finanzstatistischen Produktrahmen“ 
 
Aus diesen festgelegten Produktfeldern, die nicht gesondert im Rahmen der Finanzstatistik erfasst werden, sind 
dann die weiteren Untergliederungen in Form von Produktbereichen und Produktgruppen entwickelt worden. 
 
 
2.2 Die zweite Stufe: Produktbereiche 
 
Die in der ersten Stufe festgelegten einstelligen Produktfelder bilden die Grundlage, um in Einklang mit den ge-
meindlichen Aufgaben auf der zweiten Stufe eine gemeindeübergreifende Struktur, auch in den gemeindlichen 
Haushalten, finden zu können. Daher wurden die folgenden 16 Produktbereiche gebildet (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Produktbereiche im finanzstatistischen Produktrahmen 

 
 

NUMMER 
 

BEZEICHNUNG 

11 
 
Innere Verwaltung 
 

12 
 
Sicherheit und Ordnung 
 

21 
 
Schulträgeraufgaben 
 

25 
 
Kultur und Wissenschaft 
 

31 
 
Soziale Leistungen 
 

36 
 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
 

41 
 
Gesundheitsdienste 
 

42 
 
Sportförderung 
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Die Produktbereiche im finanzstatistischen Produktrahmen 

 
 

NUMMER 
 

BEZEICHNUNG 
 

51 
 
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
 

52 
 
Bauen und Wohnen 
 

53 
 
Ver- und Entsorgung 
 

54 
 
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
 

55 
 
Natur- und Landschaftspflege 
 

56 
 
Umweltschutz 
 

57 
 
Wirtschaft und Tourismus 
 

61 
 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
 

Abbildung 737 „Die Produktbereiche im finanzstatistischen Produktrahmen“ 
 
Auf diese vom Rechnungsstil unabhängigen einheitlichen Produktbereiche haben sich die Länder mit Beschluss 
der Innenministerkonferenz vom 21. November 2003 geeinigt. Damit besteht sowohl für den Haushalt der Ge-
meinden als auch für ihre finanzstatistischen Meldepflichten die gleiche Ausgangsgrundlage, auch wenn die Pro-
duktbereiche im Rahmen der Finanzstatistik nicht gesondert erfasst werden. 
 
 
2.3 Die dritte Stufe: Produktgruppen 
 
Die Produktgruppen sind als finanzstatistische Erhebungsmerkmale aus den auf der zweiten Stufe festgelegten 
16 Produktbereichen entwickelt worden. Sie liegen innerhalb der Grenzen der Produktbereiche und sind ein-
schließlich ihrer Nummerierung verbindlich für die Erfüllung finanzstatistischer Meldepflichten. Es bleibt dabei 
jeder Gemeinde überlassen, in diesem Rahmen örtliche Produkte zu bilden, denn dazu bestehen keine weiteren 
finanzstatistischen Vorgaben. Derzeit sind nachfolgende Produktgruppen als Erhebungsmerkmale festgelegt 
worden (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Produktgruppen im finanzstatistischen Produktrahmen 

 
 

PRODUKTBEREICH 
 

PRODUKTGRUPPE 
 
11 Innere Verwaltung 
 

 
111 Verwaltungssteuerung und Service 
 

 
12 Sicherheit und Ordnung 
 

 
121 Statistik und Wahlen 
122  Ordnungsangelegenheiten 
126 Brandschutz 
127 Rettungsdienst 
128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz 
 

 
21 Schulträgeraufgaben 

 
211 Grundschulen 
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Die Produktgruppen im finanzstatistischen Produktrahmen 

 
 

PRODUKTBEREICH 
 

PRODUKTGRUPPE 
 212 Hauptschulen 

215 Realschulen 
216     Sekundarschulen 
217 Gymnasien 
218 Gesamtschulen 
221 Sonderschulen 
231 Berufskollegs 
241 Schülerbeförderung 
242 Fördermaßnahmen für Schüler 
243 Sonstige schulische Aufgaben 
 

 
 
25 Kultur und Wissenschaft 
 

 
251 Wissenschaft und Forschung 
252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen   
253 Zoologische und Botanische Gärten 
261 Theater 
262 Musikpflege (ohne Musikschulen) 
263 Musikschulen 
271 Volkshochschulen 
272 Büchereien 
273 Sonstige Volksbildung 
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 
291 Förderung von Kirchengemeinden und  
           sonstigen Religionsgemeinschaften 
 

31 Soziale Leistungen 
 

 
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch 
           Sozialgesetzbuch (SGB XII) 
312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch 
           Sozialgesetzbuch (SGB II) 
313 Leistungen für Asylbewerber 
315 Soziale Einrichtungen 
321 Leistungen nach dem  Bundesversorgungsgesetz  
322 Leistungen an Schwerbehinderte nach dem SGB IX 
323 Leistungen nach dem sozialen Entschädigungsrecht  
           einschl. der Kriegsopferversorgung 
324 Sonstige Leistungen der Kriegsopferfürsorge 
325 Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz 
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 
341 Unterhaltsvorschussleistungen 
343 Betreuungsleistungen 
344 Leistungen für Heimkehrer u. polit. Häftlinge 
351 Sonstige soziale Leistungen 
 

36 Kinder-, Jugend- und  
     Familienhilfe 
 

 
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 
362 Jugendarbeit 
363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 
365 Tageseinrichtungen für Kinder 
366 Einrichtungen der Jugendarbeit 
367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien 
368 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz  
 

41 Gesundheitsdienste 
 

 
411 Krankenhäuser 
412 Gesundheitseinrichtungen 
414 Gesundheitsschutz und -pflege 
418 Kur- und Badeeinrichtungen 
 

42 Sportförderung 
 

 
421 Förderung des Sports 
424 Sportstätten und Bäder 
 

 
51 Räumliche Planung und 
     Entwicklung, Geo- 

 
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen 
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Die Produktgruppen im finanzstatistischen Produktrahmen 

 
 

PRODUKTBEREICH 
 

PRODUKTGRUPPE 
     informationen 
 

52 Bauen und Wohnen 

 
521 Bau- und Grundstücksordnung 
522 Wohnungsbauförderung 
523 Denkmalschutz und –pflege 
 

53 Ver- und Entsorgung 
 

 
531 Elektrizitätsversorgung 
532 Gasversorgung 
533 Wasserversorgung 
534 Fernwärmeversorgung 
537 Abfallwirtschaft 
538 Abwasserbeseitigung 
 

54 Verkehrsflächen und  
     -anlagen, ÖPNV 
 

 
541 Gemeindestraßen 
542 Kreisstraßen 
543 Landesstraßen 
544 Bundesstraßen 
545 Straßenreinigung 
546 Parkeinrichtungen 
547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 
549 Häfen 
 

55 Natur- und Landschafts- 
     pflege 
 

 
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 
553 Friedhofs- und Bestattungswesen 
554 Naturschutz und Landschaftspflege 
555 Land- und Forstwirtschaft 
 

56 Umweltschutz 
 

 
561 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen 
562  Immissionsschutz 
 

57 Wirtschaft und Tourismus 
 

 
571 Wirtschaftsförderung 
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 
575 Tourismus 
 

61 Allgemeine Finanz- 
     wirtschaft 
 

 
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
 

Abbildung 738 „Die Produktgruppen im finanzstatistischen Produktrahmen“ 
 
 
3. Die Vermögens-, Ergebnis- und Zahlungsarten 
 
3.1 Die Identität mit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
 
Die neue Steuerung der Gemeinde einschließlich der Rolle des Haushaltsplans sowie der NKF-Kontenrahmen 
lassen zu, dass bei der Festlegung der örtlichen Konten für die Aufstellung, Ausführung und Abrechnung des 
gemeindlichen Haushalts auch die Anforderungen der Finanzstatistiken einbezogen werden können, aber nicht 
müssen. Die finanzstatistischen Meldepflichten sind dabei unabhängig von der örtlichen Festlegung der gemeind-
lichen Buchungskonten zu erfüllen und deshalb dem Berichtswesen der Gemeinde zuzurechnen. Entsprechend 
dem Drei-Komponenten-System des NKF soll dabei auch die statistische Erfassung erfolgen, sodass in Nord-
rhein-Westfalen haushaltsjahrbezogen und landesweit eine "Bilanzstatistik" über das Vermögen und die Schulden 
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der Gemeinden und eine "Ergebnisrechnungsstatistik" über die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen sowie 
eine Finanzrechnungsstatistik über die Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde durch IT NRW zentral 
aufgestellt wird. 
 
Für die Gemeinde könnte es sich ggf. unter Einbeziehung ihrer örtlichen Aufgaben und der Meldepflichten für die 
Finanzstatistik anbieten, bei der Einrichtung der Konten in ihrem Buchungssystem auch die festgelegten finanz-
statistischen Erhebungsmerkmale zu berücksichtigen. Sie hätte dadurch die Möglichkeit, die notwendigen Daten 
für die Finanzstatistiken unmittelbar aus ihrem Haushalt bzw. aus ihrem gemeindlichen Buchungssystem heraus 
bereitstellen zu können. Eine solche örtliche Vorgehensweise wird auch dadurch möglich, dass ein "finanzstatisti-
scher Doppikrahmen" (zweistellig) als Grundlage für Anforderungen bzw. die Erhebungsmerkmale der Finanzsta-
tistik besteht, der mit dem haushaltsrechtlichen zweistelligen NKF-Kontenrahmen identisch ist. Beide Systeme 
ergänzen sich gegenseitig, weil sie auf dem Drei-Komponentensystem des NKF aufbauen. Sie stellen daher 
insgesamt ein akzeptables strukturiertes Ordnungsgerüst für die Buchungskonten der Gemeinde dar.  
 
Von der Finanzstatistik wird der NKF-Kontenrahmen als "finanzstatistischer Doppikrahmen" genutzt, um - ver-
gleichbar wie beim Produktrahmen - die notwendigen finanzstatistischen Erhebungsmerkmale konkret bestimmen 
zu können und systematisch zu gliedern. Es sollten gegenüber dem haushaltsrechtlichen NKF-Kontenrahmen 
lediglich andere Begrifflichkeiten durch die Finanzstatistik verwendet werden, nicht unmittelbar nicht zwingend 
notwendige Buchungsvorgaben zu erzeugen.  
 
Die Ebene der finanzstatistisch benötigten Erhebungsmerkmale (mindestens vierstellig) wird dabei dadurch er-
reicht, dass dem gleichen Gliederungssystem wie im NKF-Kontenrahmen die einstelligen "Finanzbereiche" in 
"Finanzgruppen" (zweistellig) und weiter in "Finanzarten" (dreistellig) untergliedert werden. Die Festlegung der 
Erhebungsmerkmale auf der nächsten Ebene (vierstellig) ist dann identisch mit der Ebene im haushaltsrechtli-
chen NKF-Kontenrahmen, auf der von der Gemeinde regelmäßig die örtlichen Buchungskonten zu bilden sind. 
Dieser Gleichklang führt jedoch nicht zu der Verpflichtung der Gemeinde, entsprechend der finanzstatistischen 
Erhebungsmerkmale auch ihre Buchungskonten einrichten oder für die Finanzstatistik weitere bzw. besondere 
Konten in ihrem Buchführungssystem vorhalten zu müssen.  
 
Die bundesweite Finanzstatistik erfordert jedoch vielfach zwingend, anders als das örtliche Buchungsgeschehen 
der Gemeinde, eine über die vierstelligen Buchungsmerkmale hinausgehende Differenzierung. Sofern die Ge-
meinde ihr Buchungssystems in vollem Umfang auf die finanzstatistischen Anforderungen ausrichten möchte, 
sollte sie ihre Buchungen i.d.R. auf sechsstelligen Unterkonten vornehmen und ggf. für die Bestandteile des ge-
meindlichen Jahresabschlusses oder zur Erfüllung von Meldepflichten auf einer höheren Ebene zusammenfas-
sen. Bei der Ausgestaltung des örtlichen Buchungsgeschehens sind daher von der Gemeinde die unterschiedli-
chen Anforderungen und Wünsche sowie die Transparenz und die Informationserfordernisse gegeneinander 
abzuwägen. Die Gemeinde muss dabei eigenverantwortlich entscheiden, wie sie ihre örtliche haushaltswirtschaft-
lich zu prägende Kontenbildung mit den Meldepflichten für die Finanzstatistik verknüpft. 
 
 
3.2 Die Übersicht über die Grundlagen der statistischen Merkmale 
 
Die nachfolgende Übersicht baut auf dem NKF-Kontenrahmen und den Grundlagen der Finanzstatistik auf. Auf 
dieser Basis wurden die finanzstatistischen Erhebungsmerkmale entwickelt und festgelegt. Die Darstellung soll 
dabei die Identität und Zusammenhänge zwischen der haushaltswirtschaftlichen Kontensystematik und dem fi-
nanzstatistischen Aufbau aufzeigen. Aus dieser einheitlichen Grundlage für die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
muss die Gemeinde ihre „vierstelligen“ Sachkonten für die Buchung ihrer Geschäftsvorfälle entwickeln.  
 
Die Gemeinde hat dabei die durch IT-NRW als „Statistisches Landesamt“ festgelegten „vierstelligen“ Erhebungs-
merkmale zu berücksichtigen, denn diese sind der Gegenstand ihrer gesetzlichen Meldepflichten zur Finanzsta-
tistik. Zur Unterscheidung wird für die Finanzstatistik der Begriff „Finanz“ und nicht der Begriff „Konten“ verwen-
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det. Die Übersicht zeigt den Zusammenhang zwischen der haushaltswirtschaftlichen Kontenbildung und den 
Anforderungen der Finanzstatistik auf (vgl. Abbildung). 
 

 
Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen 

 
Rah-
men-

bereich 
Nr. Kontenklasse/ 

Finanzbereich 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 

 
Kontenart 

 
Finanzart Gemeinde- 

konto 

A 
K 
T 
I 
V 
A 

0 

Immaterielle 
Vermögens- 
gegenstände 

und  
Sachanlagen 

 
00 ... 
01 Immaterielle Ver-

mögensgegen-
stände 

 
 
 
 
 
 
 
 
02 Unbebaute Grund- 
     Stücke und grund- 
     stücksgleiche 
     Rechte 
 
 
 
 
 
03 Bebaute Grund- 
     stücke und grund- 
     stücksgleiche 
     Rechte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 Infrastruktur- 
     vermögen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
011 Konzessionen 
012 DV-Software 
013 Nutzungsrechte 
018 Sonstige immateri-

elle Vermögensge-
genstände 

019 Geleistete Anzah-
lungen auf immate-
rielle Vermögens-
gegenstände  

 
021 Grünflächen 
022 Ackerland 
023 Wald und Forsten 
 
029 Sonstige unbebaute 

Grundstücke 
 
 
 
031 Grundstücke mit 

Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen 

 
 
032 Grundstücke mit 

Schulen 
 
033 Grundstücke mit 

Wohnbauten 
 
 
039 Grundstücke mit 

sonstigen Dienst-, 
Geschäfts- und Be-
triebsgebäuden 

 
 
 
 
 
041 Grund und Boden 

des Infrastruktur-
vermögens 

 
 
042 Brücken und Tunnel 
 
043 Gleisanlagen mit 

Streckenausrüstung 
und Sicherheitsan-
lagen 

 
 
 
044 Entwässerungs- 

und Abwasserbesei-
tigungsanlagen 

 

 
 
011 Immaterielle 

Vermö-
gensgegen-
stände 

 
 
 
 
 
 
 
021 Grünflächen 
022 Ackerland 
023 Wald und 

Forsten 
029 Sonstige 

unbebaute 
Grundstü-
cke 

 
031 Grundstü-

cke mit Kin-
der- und 
Jugendein-
richtungen 

032 Grundstü-
cke mit 
Schulen 

033 Grundstü-
cke mit 
Wohn-
bauten 

039 Grundstü-
cke mit 
sonstigen 
Dienst-, 
Geschäfts- 
und Be-
triebsge-
bäuden 

 
041 Grund und 

Boden des 
Infrastruk-
turvermö-
gens 

042 Brücken 
und Tunnel 

043 Gleisanla-
gen mit 
Strecken-
ausrüstung 
und Sicher-
heitsanla-
gen 

044 Entwässe-
rungs- und 
Abwasser-
beseiti-

Die Konten 
sind von 
jeder Ge-
meinde 

selbst fest-
zulegen. Sie 

kann die 
Nummer der 
Erhebungs-
merkmale 

der Finanz-
statistik 

dazu nutzen. 
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Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen 

 
Rah-
men-

bereich 
Nr. Kontenklasse/ 

Finanzbereich 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 

 
Kontenart 

 
Finanzart Gemeinde- 

konto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 Bauten auf frem-

dem Grund und 
Boden 

 
 
06 Kunstgegenstän-

de, Kulturdenkmä-
ler 

 
 
07 Maschinen und  
     technische Anla-

gen, Fahrzeuge 
 
 
 
08 Betriebs- und Ge- 
     schäftsausstattung 
 
 
 
 
09 Geleistete Anzah-

lungen, Anlagen 
im Bau 

 
 
045 Straßennetz mit 

Wegen, Plätzen und 
Verkehrslenkungs-
anlagen 

 
 
049 Sonstige Bauten 

des Infrastruktur-
vermögens 

 
 
 
051 Bauten auf fremdem 

Grund und Boden 
 
 
 
061 Kunstgegenstände 
062 Kulturdenkmäler 
 
 
 
071 Maschinen 
072 Technische Anlagen 
073 Fahrzeuge 
 
 
 
081 Betriebs- und Ge-

schäftsausstattung 
 
 
 
 
091 Geleistete Anzah-

lungen 
092 Anlagen in Bau   

gungsanla-
gen 

045 Straßennetz 
mit Wegen, 
Plätzen und 
Verkehrslen
kehrslen-
kungsanla-
gen 

049 Sonstige 
Bauten des 
Infrastruk-
turvermö-
gens 

 
051 Bauten auf 

fremdem 
Grund und 
Boden 

 
061 Kunstge-

genstände,  
Kultur-
denkmäler 

 
071 Maschinen 

und techni-
sche Anla-
gen, Fahr-
zeuge 

 
081 Betriebs- 

und Ge-
schäftsaus-
stattung 

 
091 Geleistete 

Anzahlun-
gen, Anla-
gen in Bau   

. 

1 

Finanzanlagen, 
Umlaufvermöge

n 
und aktive 

Rechnungs- 
abgrenzung 

 
10 Anteile an verbun- 
    denen Unterneh-

men 
 
 
11 Beteiligungen 
 
 
12 Sondervermögen 
 
 
13 Ausleihungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
101 Anteile an verbun-

denen Unterneh-
men 

 
 
111 Beteiligungen 
 
 
121 Sondervermögen 
 
 
131 Ausleihungen an 

verbundene Unter-
nehmen 

 
 
132 Ausleihungen an 

Beteiligungen 
 
133 Ausleihungen an 

Sondervermögen 
 
 

 
101 Anteile an 

verbunde-
nen Unter-
nehmen 

 
111 Beteiligun-

gen 
 
121 Sonder-

vermögen 
 
131 Ausleihun-

gen an ver-
bundene 
Unterneh-
men 

132 Ausleihun-
gen an Be-
teiligungen 

133 Ausleihun-
gen an 
Sonderver-
mögen 

 
 
 
 
 

Die Konten 
sind von 
jeder Ge-
meinde 

selbst fest-
zulegen. Sie 

kann die 
Nummer der 
Erhebungs-
merkmale 

der Finanz-
statistik 

dazu nutzen. 
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Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen 

 
Rah-
men-

bereich 
Nr. Kontenklasse/ 

Finanzbereich 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 

 
Kontenart 

 
Finanzart Gemeinde- 

konto 

 
 
 
 
14 Wertpapiere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 Vorräte 
 
 
 
 
 
 
 
16 Öffentlich-

rechtliche Forde-
rungen und Forde-
rungen aus Trans-
ferleistungen 

(Die Kontengruppen/ 
Finanzgruppen 
werden ab 2013 zur 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 167 
zusammengefasst)  
 
 
 
 
 
17 Privatrechtliche  
     Forderungen,   
     sonstige Vermö-

gensgegenstände 
(Die Kontengruppen/ 
Finanzgruppen 
werden ab 2013 zu 
den Kontengruppen/ 
Finanzgruppen 177 
und 179 zusammen-
gefasst)  
 
 
 
 
 

139 Sonstige Auslei-
hungen 

 
 
141 Wertpapiere des 

Anlagevermögens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
146 Wertpapiere des 

Umlaufvermögens 
 
 
 
151 Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffe, Wa-
ren 

 
152 Geleistete Anzah-

lungen auf Vorräte 
 
 
161 Gebührenforderun-

gen 
162 Beitragsforderun-

gen 
163 Steuerforderungen 
 
164 Forderungen aus 

Transferleistungen 
 
 
165 Sonstige öffentlich-

rechtliche Forde-
rungen 

 
 
 
171 Privatrechtliche 

Forderungen ge-
genüber dem priva-
ten Bereich 

 
 
172 Privatrechtliche 

Forderungen ge-
genüber dem öffent-
lichen Bereich 

 
 
 
173 Privatrechtliche 

Forderungen ge-
genüber verbunde-

139 Sonstige 
Ausleihun-
gen 

 
141 Wertpapie-

re des An-
lagevermö-
gens 

142 Kapital-
marktpapie-
re 

143 Geldmarkt-
papiere 

144 Finanzderi-
vate 

145 Anteilrechte 
an Unter-
nehmen 
und Beteili-
gungen 

146 Wertpapie-
re des Um-
laufvermö-
gens 

 
151 Roh-, Hilfs- 

und Be-
triebsstoffe, 
Waren 

152 Geleistete 
Anzahlun-
gen 

 
161 Gebühren-

forderungen 
162 Beitrags-

forderungen 
163 Steuerfor-

derungen 
164 Forderun-

gen aus 
Transfer-
leistungen 

165 Sonstige 
öffentlich-
rechtliche 
Forderun-
gen 

 
171 Privatrecht-

liche Forde-
rungen ge-
genüber 
dem priva-
ten Bereich 

172 Privatrecht-
liche Forde-
rungen ge-
genüber 
dem öffent-
lichen Be-
reich 

173 Privatrecht-
liche Forde-
rungen ge-
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Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen 

 
Rah-
men-

bereich 
Nr. Kontenklasse/ 

Finanzbereich 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 

 
Kontenart 

 
Finanzart Gemeinde- 

konto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18  Liquide Mittel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 Aktive Rechnungs- 
     abgrenzung 

nen Unternehmen 
 
 
174 Privatrechtliche 

Forderungen ge-
genüber Beteiligun-
gen 

 
 
175 Privatrechtliche 

Forderungen ge-
genüber Sonder-
vermögen 

 
 
176 Sonstige Vermö-

gensgegenstände 
 
 
 
181 Guthaben bei Ban-

ken und Kreditinsti-
tuten 

 
182 Sonstige Sichtein-

lagen 
 
183 Bargeld (Kasse) 
 
 
191 Aktive Rechnungs-

abgrenzung 
 
 
199 Überschuldung 
 

genüber 
verbunde-
nen Unter-
nehmen 

174 Privatrecht-
liche Forde-
rungen ge-
genüber Be-
teiligungen 

175 Privatrecht-
liche Forde-
rungen ge-
genüber 
Sonderver-
mögen 

176 Sonstige 
Vermö-
gensgegen-
stände 

 
181 Guthaben 

bei Banken 
und Kredit-
instituten 

182 Sonstige 
Sichteinla-
gen 

183 Bargeld 
(Kasse) 

 
191 Aktive 

Rech-
nungsab-
grenzung 

199 Überschul-
dung 

 

P 
A 
S 
S 
I 
V 
A 

2 

Eigenkapital, 
Sonderposten 

und  
Rückstellungen 

 

 
20 Eigenkapital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 Wertberichtigun-

gen  
     (kein Bilanzaus-

weis) 
22 ... 
 
23 Sonderposten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
201 Allgemeine Rückla-

ge 
203 Sonderrücklagen 
 
204 Ausgleichsrücklage 
 
208 Jahresüberschuss 

/Jahresfehlbetrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
231 Sonderposten aus 

Zuwendungen 
 
232 Sonderposten aus 

Beiträgen 
 
233 Sonderposten für 

den Gebührenaus-
gleich 

 
239 Sonstige Sonder-

 
201 Allgemeine 

Rücklage 
203 Sonderrück-

lagen 
204 Ausgleichs-

rücklage 
208 Jahresüber-

schuss 
/Jahresfehl-
betrag 

 
 
 
 
 
 
231 Sonderpos-

ten aus Zu-
wendungen 

232 Sonderpos-
ten aus Bei-
trägen 

233 Sonderpos-
ten für den 
Gebühren-
ausgleich 

239 Sonstige 

Die Konten 
sind von 
jeder Ge-
meinde 

selbst fest-
zulegen. Sie 

kann die 
Nummer der 
Erhebungs-
merkmale 

der Finanz-
statistik 

dazu nutzen. 
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Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen 

 
Rah-
men-

bereich 
Nr. Kontenklasse/ 

Finanzbereich 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 

 
Kontenart 

 
Finanzart Gemeinde- 

konto 

 
 
24 …  
25 Pensionsrück- 
     stellungen 
 
 
26 Rückstellungen für  
     Deponien und  
     Altlasten 
 
 
 
27 Instandhaltungs-

rückstellungen 
 
 
28 Sonstige Rück- 
     stellungen 
 
29 ... 

posten 
 
 
251 Pensionsrückstel-

lungen 
 
 
261 Rückstellungen für 

Deponien und Alt-
lasten 

 
 
 
271 Instandhaltungs-

rückstellungen 
 
 
281 Sonstige Rückstel-

lungen 
 

Sonderpos-
ten 

 
251 Pensions-

rückstellun-
gen 

 
261 Rückstel-

lungen für 
Deponien 
und Altlas-
ten 

 
271 Instandhal-

tungsrück-
stellungen 

 
281 Sonstige 

Rückstel-
lungen 

 

3 

Verbindlich-
keiten 

und passive 
Rechnungs- 
abgrenzung 

 
30 Anleihen 
31 ... 
 
32 Verbindlichkeiten 

aus Krediten für 
Investitionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 Verbindlichkeiten 

aus Krediten zur 
Liquiditätssiche-
rung 

 
301 Anleihen 
 
 
321 Verbindlichkeiten 

aus Krediten für In-
vestitionen von ver-
bundenen Unter-
nehmen 

 
 
 
322 Verbindlichkeiten 

aus Krediten für In-
vestitionen von Be-
teiligungen 

 
 
323 Verbindlichkeiten 

aus Krediten für In-
vestitionen von 
Sondervermögen 

 
 
 
324 Verbindlichkeiten 

aus Krediten für In-
vestitionen vom öf-
fentlichen Bereich 

 
 
 
325 Verbindlichkeiten 

aus Krediten für In-
vestitionen von Kre-
ditinstituten 

 
 
 
 
331 Verbindlichkeiten 

aus Krediten zur Li-
quiditätssicherung 
vom öffentlichen 

 
301 Anleihen 
 
 
321 Verbindlich-

keiten aus 
Krediten für 
Investitio-
nen von 
verbunde-
nen Unter-
nehmen 

322 Verbindlich-
keiten aus 
Krediten für 
Investitio-
nen von Be-
teiligungen 

323 Verbindlich-
keiten aus 
Krediten für 
Investitio-
nen von 
Sonderver-
mögen 

324 Verbindlich-
keiten aus 
Krediten für 
Investitio-
nen vom öf-
fentlichen 
Bereich 

325 Verbindlich-
keiten aus 
Krediten für 
Investitio-
nen von 
Kreditinsti-
tuten 

 
331 Verbindlich-

keiten aus 
Krediten zur 
Liquiditäts-

Die Konten 
sind von 
jeder Ge-
meinde 

selbst fest-
zulegen. Sie 

kann die 
Nummer der 
Erhebungs-
merkmale 

der Finanz-
statistik 

dazu nutzen. 
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Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen 

 
Rah-
men-

bereich 
Nr. Kontenklasse/ 

Finanzbereich 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 

 
Kontenart 

 
Finanzart Gemeinde- 

konto 

(Die Kontengruppen/ 
Finanzgruppen 
werden ab 2013 zur 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 333 
zusammengefasst)  
 
 
 
 
 
 
34 Verbindlichkeiten 

aus Vorgängen, 
die Kreditaufnah-
men wirtschaftlich 
gleichkommen 

 
 
 
 
35 Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen 
und Leistungen 

 
 
 
36 Verbindlichkeiten 

aus Transferleis-
tungen 

 
 
37 Sonstige Verbind-

lichkeiten 
 
 
38 Erhaltene Anzah-

lungen (ab2013) 
 
39 Passive Rech-

nungsabgrenzung 

Bereich 
 
 
 
332 Verbindlichkeiten 

aus Krediten zur Li-
quiditätssicherung 
vom Kreditmarkt 

 
 
 
 
341 Verbindlichkeiten 

aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich 
gleichkommen 

 
 
 
 
351 Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen 
und Leistungen 

 
 
 
361 Verbindlichkeiten 

aus Transferleistun-
gen 

 
 
371 Sonstige Verbind-

lichkeiten 
 
 
 
 
 
391 Passive Rech-

nungsabgrenzung 
 

sicherung 
vom öffent-
lichen Be-
reich 

332 Verbindlich-
keiten aus 
Krediten zur 
Liquiditäts-
sicherung 
vom Kre-
ditmarkt 

 
341 Verbindlich-

keiten aus 
Vorgängen, 
die Kredit-
aufnahmen 
wirtschaft-
lich gleich-
kommen 

 
351 Verbindlich-

keiten aus 
Lieferungen 
und Leis-
tungen 

 
361 Verbindlich-

keiten aus 
Transfer-
leistungen 

 
371 Sonstige 

Verbindlich-
keiten 

 
 
 
 
391 Passive 

Rech-
nungsab-
grenzung 

. 

E 
R 
G 
E 
B 
N 
I 
S 
R 
E 
C 
H 
N 
U 
N 
G 

4 Erträge 

 
40 Steuern und ähnli-

che Abgaben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 Zuwendungen und  
     allgemeine Umla-

gen 
 
 
 

 
401 Realsteuern 
402 Gemeindeanteil an 

Gemeinschafts-
steuern 

 
 
403 Sonstige Gemein-

desteuern 
 
404 Steuerähnliche 

Erträge 
405 Ausgleichsleistun-

gen 
 
411 Schlüsselzuweisun-

gen 
 
412 Bedarfszuweisun-

gen 
 

 
401 Realsteuern 
402 Gemeinde-

anteil an 
Gemein-
schafts-
steuern 

403 Sonstige 
Gemeinde-
steuern 

404 Steuerähnli-
che Erträge 

405 Ausgleichs-
leistungen 

 
411 Schlüssel-

zuweisun-
gen 

412 Bedarfszu-
weisungen 

 

Die Konten 
sind von 
jeder Ge-
meinde 

selbst fest-
zulegen. Sie 

kann die 
Nummer der 
Erhebungs-
merkmale 

der Finanz-
statistik 

dazu nutzen. 
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Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen 

 
Rah-
men-

bereich 
Nr. Kontenklasse/ 

Finanzbereich 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 

 
Kontenart 

 
Finanzart Gemeinde- 

konto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 Sonstige Transfer- 
     erträge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 Öffentlich-

rechtliche  
     Leistungsentgelte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 Privatrechtliche 

Leistungsentgelte, 
     Kostenerstattun-

gen und Kosten-
umlagen 

413 Sonstige allgemeine 
Zuweisungen 

 
 
414 Zuweisungen und 

Zuschüsse für lau-
fende Zwecke 

 
 
416 Erträge aus der 

Auflösung von Son-
derposten für Zu-
wendungen 

 
 
418 Allgemeine Umla-

gen 
 
421 Ersatz von sozialen 

Leistungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
423 Schuldendiensthil-

fen 
429 Andere sonstige 

Transfererträge 
 
 
 
431 Verwaltungsgebüh-

ren 
 
432 Benutzungsgebüh-

ren und ähnliche 
Entgelte 

 
436 Zweckgebundene 

Abgaben 
 
437 Erträge aus der 

Auflösung von Son-
derposten für Bei-
träge  

 
 
438 Erträge aus der 

Auflösung von Son-
derposten für den 
Gebührenausgleich 

 
 
 
 
441 Privatrechtliche 

Leistungsentgelte 
 
 
 

413 Sonstige 
allgemeine 
Zuweisun-
gen 

414 Zuweisun-
gen und 
Zuschüsse 
für laufende 
Zwecke 

416 Erträge aus 
der Auflö-
sung von 
Sonderpos-
ten für Zu-
wendungen 

418 Allgemeine 
Umlagen 

 
421 Ersatz von 

sozialen 
Leistungen 
außerhalb 
von Einrich-
tungen 

422 Ersatz von 
sozialen 
Leistungen 
in Einrich-
tungen 

423 Schulden-
diensthilfen 

429 Andere 
sonstige 
Transferer-
träge 

 
431 Verwal-

tungsge-
bühren 

432 Benut-
zungsge-
bühren und 
Entgelte 

436 Zweckge-
bundene 
Abgaben 

437 Erträge aus 
der Auflö-
sung von 
Sonderpos-
ten für Bei-
träge  

438 Erträge aus 
der Auflö-
sung von 
Sonderpos-
ten für den 
Gebühren-
ausgleich 

 
441 Mieten und 

Pachten 
442 Erträge aus 

Verkauf 
446 Sonstige 
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Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen 

 
Rah-
men-

bereich 
Nr. Kontenklasse/ 

Finanzbereich 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 

 
Kontenart 

 
Finanzart Gemeinde- 

konto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 Sonstige ordentli-

che Erträge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46 Finanzerträge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 Aktivierte Eigen-

leistungen, Be-

 
 
 
 
448 Erträge aus Kos-

tenerstattungen, 
Kostenumlagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
451 Sonstige ordentliche 

Erträge 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
461 Zinserträge 
465 Gewinnanteile aus 

verbundenen Un-
ternehmen und Be-
teiligungen 

 
 
 
469 Sonstige Finanzer-

träge 
 
 
471 Aktivierte Eigenleis-

tungen 

privatrecht-
liche Leis-
tungsentgel-
te 

448 Erträge aus 
Kostener-
stattungen, 
Kostenum-
lagen 

449 Aufgaben-
bezogene 
Leistungs-
beteiligun-
gen 

 
451 Konzessi-

onsabgaben 
452 Erstattun-

gen von 
Steuern 

454 Erträge aus 
der Veräu-
ßerung von 
Vermö-
gensgegen-
ständen 

455 Erträge aus 
der Veräu-
ßerung von 
Finanzanla-
gen 

456 Weitere 
sonstige or-
dentliche 
Erträge 

457 Erträge aus 
der Auflö-
sung von 
sonstigen 
Sonderpos-
ten 

458 Nichtzah-
lungswirk-
same or-
dentliche 
Erträge 

459 Andere 
sonstige or-
dentliche 
Erträge 

 
461 Zinserträge 
465 Gewinnan-

teile aus 
verbunde-
nen Unter-
nehmen 
und Beteili-
gungen 

469 Sonstige 
Finanzer-
träge 

 
471 Aktivierte 

Eigenleis-



 
 

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 
KOMMUNALE FINANZSTATISTIK 

FINANZSTATISTISCHE ERHEBUNGSMERKMALE 2890 

 
Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen 

 
Rah-
men-

bereich 
Nr. Kontenklasse/ 

Finanzbereich 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 

 
Kontenart 

 
Finanzart Gemeinde- 

konto 

standsverände-
rungen 

 
 
 
 
48 Erträge aus inter-

nen Leistungs- 
     beziehungen 
 
 
 
49 Außerordentliche 
    Erträge 

 
472 Bestandsverände-

rungen 
 
 
 
481 Erträge aus internen 

Leistungsbeziehun-
gen 

 
 
 
491 Außerordentliche 

Erträge 
  

tungen 
472 Bestands-

verände-
rungen 

 
 
481 Erträge aus 

internen 
Leistungs-
beziehun-
gen 

 
491 Außeror-

dentliche 
Erträge 

 

5 Aufwendungen 

 
50 Personalauf- 
     wendungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 Versorgungs-

aufwendungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
501 Dienstbezüge 
 
502 Arbeitgeberbeiträge 

für Beschäftigte  
 
 
 
 
 
 
 
504 Beihilfen für Be-

schäftigte 
 
 
 
505 Zuführungen zu 

Pensionsrückstel-
lungen für Beschäf-
tigte 

 
 
506 Zuführungen zu 

Beihilferückstellun-
gen für Beschäftigte 

 
 
 
 
511 Versorgungsbezüge 
 
 
512 Arbeitgeberbeiträge 

für Versorgungs-
empfänger 

 
 
 
 
 
 
514 Beihilfen, Unterstüt-

zungsleistungen für 
Versorgungsemp-
fänger 

 
 
 

 
501 Dienstauf-

wendungen 
502 Beiträge zu 

Versor-
gungskas-
sen 

503 Beiträge zur 
gesetzli-
chen Sozi-
alversiche-
rung 

504 Beihilfen, 
Unterstüt-
zungsleis-
tungen für 
Beschäftigte 

505 Zuführun-
gen zu 
Pensions-
rückstellun-
gen für Be-
schäftigte 

506 Zuführun-
gen zu Bei-
hilferück-
stellungen 
für Beschäf-
tigte 

 
511 Versor-

gungsbezü-
ge 

512 Beiträge zu 
Versor-
gungskas-
sen 

513 Beiträge zur 
gesetzli-
chen Sozi-
alversiche-
rung 

514 Beihilfen, 
Unterstüt-
zungsleis-
tungen für 
Versor-
gungsemp-
fänger 

 
 

Die Konten 
sind von 
jeder Ge-
meinde 

selbst fest-
zulegen. Sie 

kann die 
Nummer der 
Erhebungs-
merkmale 

der Finanz-
statistik 

dazu nutzen. 
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Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen 

 
Rah-
men-

bereich 
Nr. Kontenklasse/ 

Finanzbereich 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 

 
Kontenart 

 
Finanzart Gemeinde- 

konto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 Aufwendungen für  
     Sach- und Dienst-

leistungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 Transferaufwen-

dungen 
 
 
 

515 Zuführungen zu 
Pensionsrückstel-
lungen für Versor-
gungsempfänger 

 
 
 
516 Zuführungen zu 

Beihilferückstellun-
gen für Versor-
gungsempfänger 

 
 
 
 
521 Instandhaltung, 

Unterhaltung und 
Bewirtschaftung  
des Vermögens 

 
523 Erstattungen für 

Aufwendungen von 
Dritten aus laufen-
der Verwaltungstä-
tigkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
528 Aufwendungen für 

sonstige Sachleis-
tungen 

 
 
529 Aufwendungen für 

sonstige Dienstleis-
tungen 

 
 
 
531 Zuweisungen und 

Zuschüsse für lau-
fende Zwecke 

 
 

515 Zuführun-
gen zu 
Pensions-
rückstellun-
gen für Ver-
sorgungs-
empfänger 

516 Zuführun-
gen zu Bei-
hilferück-
stellungen 
für Versor-
gungsemp-
fänger 

 
521 Instandhal-

tung des 
bewegli-
chen Ver-
mögens 

523 Erstattun-
gen für 
Aufwen-
dungen von 
Dritten aus 
laufender 
Verwal-
tungstätig-
keit 

524 Unterhal-
tung und 
Bewirtschaf-
tung des 
unbewegli-
chen Ver-
mögens 

525 Bewirtschaf-
tung und 
Unterhal-
tung des 
bewegli-
chen Ver-
mögens 

527 Besondere 
Verwal-
tungs- und 
Betriebs-
aufwendun-
gen 

528 Aufwen-
dungen für 
sonstige 
Sachleis-
tungen 

529 Aufwen-
dungen für 
sonstige 
Dienstleis-
tungen 

 
531 Zuweisun-

gen und 
Zuschüsse 
für laufende 
Zwecke 
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Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen 

 
Rah-
men-

bereich 
Nr. Kontenklasse/ 

Finanzbereich 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 

 
Kontenart 

 
Finanzart Gemeinde- 

konto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 Sonstige ordentli-

che Aufwendun-
gen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 Zinsen und sonsti-

ge Finanzaufwen-
dungen 

 

532 Schuldendiensthil-
fen 

533 Sozialtransferauf-
wendungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
539 Sonstige Trans-

feraufwendungen 
 
 
 
541 Geschäftsaufwen-

dungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
547 Wertveränderungen 

bei Vermögensge-
genständen 

 
 
 
 
 
 
549 Weitere sonstige 

Aufwendungen aus 
laufender Verwal-
tungstätigkeit 

 
 
 
 
 
551 Zinsaufwendungen 
 
555 Sonstige Finanz-

aufwendungen 

532 Schulden-
diensthilfen 

533 Sozialtrans-
feraufwen-
dungen 

534 Steuerbetei-
ligungen 

535 Allgemeine 
Zuweisun-
gen 

537 Allgemeine 
Umlagen 

539 Sonstige 
Trans-
feraufwen-
dungen 

 
541 Sonstige 

Personal- 
und Versor-
gungsauf-
wendungen 

542 Aufwen-
dungen für 
die Inan-
spruchnah-
me von 
Rechten 
und Diens-
ten 

543 Geschäfts-
aufwendun-
gen 

544 Steuern, 
Versiche-
rungen, 
Schadens-
fälle 

546 Aufgaben-
bezogene 
Leistungs-
beteiligun-
gen 

547 Wertverän-
derungen 
bei Vermö-
gensgegen-
ständen 

548 Besondere 
ordentliche 
Aufwen-
dungen 

549 Weitere 
sonstige 
Aufwen-
dungen aus 
laufender 
Verwal-
tungstätig-
keit 

 
551 Zinsauf-

wendungen 
555 Sonstige 

Finanzauf-
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Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen 

 
Rah-
men-

bereich 
Nr. Kontenklasse/ 

Finanzbereich 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 

 
Kontenart 

 
Finanzart Gemeinde- 

konto 

 
56 ... 
57 Bilanzielle Ab-

schreibungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 Aufwendungen 

aus internen Leis-
tungsbeziehungen 

 
 
 
 
59 Außerordentliche 
     Aufwendungen 

 
 
571 Abschreibungen auf 

immaterielle Ver-
mögensgegenstän-
de und Sachanla-
gen 

 
 
 
572 Abschreibungen auf 

Finanzanlagen 
 
 
573 Abschreibungen auf 

das Umlaufvermö-
gen 

 
 
 
581 Aufwendungen aus 

internen Leistungs-
beziehungen 

 
 
 
 
591 Außerordentliche 

Aufwendungen 
 

wendungen 
 
571 Abschrei-

bungen auf 
immaterielle 
Vermö-
gensgegen-
stände und 
Sachanla-
gen 

572 Abschrei-
bungen auf 
Finanzanla-
gen 

573 Abschrei-
bungen auf 
das Um-
laufvermö-
gen 

 
581 Aufwen-

dungen aus 
internen 
Leistungs-
beziehun-
gen 

 
591 Außeror-

dentliche 
Aufwen-
dungen 

 

F 
I 
N 
A 
N 
Z 
R 
E 
C 
H 
N 
U 
N 
G 

6 Einzahlungen 

 
60 Steuern und ähnli-

che Abgaben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 Zuwendungen und  
     allgemeine Umla-

gen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
601 Realsteuern 
602 Gemeindeanteil an 

Gemeinschafts-
steuern 

 
 
603 Sonstige Gemein-

desteuern 
 
604 Steuerähnliche 

Einzahlungen 
 
605 Ausgleichsleistun-

gen 
 
611 Schlüsselzuweisun-

gen 
 
612 Bedarfszuweisun-

gen 
613 Sonstige allgemeine 

Zuweisungen 
 
 
614 Zuweisungen und 

Zuschüsse für lau-
fende Zwecke 

 
 
618 Allgemeine Umla-

gen 
 

 
601 Realsteuern 
602 Gemeinde-

anteil an 
Gemein-
schafts-
steuern 

603 Sonstige 
Gemeinde-
steuern 

604 Steuerähnli-
che Einzah-
lungen 

605 Ausgleichs-
leistungen 

 
611 Schlüssel-

zuweisun-
gen 

612 Bedarfszu-
weisungen 

613 Sonstige 
allgemeine 
Zuweisun-
gen 

614 Zuweisun-
gen und 
Zuschüsse 
für laufende 
Zwecke 

618 Allgemeine 
Umlagen 

 

Die Konten 
sind von 
jeder Ge-
meinde 

selbst fest-
zulegen. Sie 

kann die 
Nummer der 
Erhebungs-
merkmale 

der Finanz-
statistik 

dazu nutzen. 
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Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen 

 
Rah-
men-

bereich 
Nr. Kontenklasse/ 

Finanzbereich 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 

 
Kontenart 

 
Finanzart Gemeinde- 

konto 

62 Sonstige Transfer- 
     einzahlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63 Öffentlich-

rechtliche  
     Leistungsentgelte 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 Privatrechtliche 

Leistungsentgelte, 
     Kostenerstattun-

gen und Kosten-
umlagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 Sonstige Einzah- 
     lungen aus laufen-

der Verwaltungs-
tätigkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

621 Ersatz von sozialen 
Leistungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
623 Schuldendiensthil-

fen 
629 Andere sonstige 

Transfereinzahlun-
gen 

 
 
 
631 Verwaltungsgebüh-

ren 
 
632 Benutzungsgebüh-

ren und Entgelte 
 
 
636 Zweckgebundene 

Abgaben 
 
 
641 Privatrechtliche 

Leistungsentgelte 
 
 
 
 
 
 
 
 
648 Einzahlungen aus 

Kostenerstattungen, 
Kostenumlagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
651 Sonstige Einzah-

lungen aus laufen-
der Verwaltungstä-
tigkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

621 Ersatz von 
sozialen 
Leistungen 
außerhalb 
von Einrich-
tungen 

622 Ersatz von 
sozialen 
Leistungen 
in Einrich-
tungen 

623 Schulden-
diensthilfen 

629 Andere 
sonstige 
Transfer-
einzahlun-
gen 

 
631 Verwal-

tungsge-
bühren 

632 Benut-
zungsge-
bühren und 
Entgelte 

636 Zweckge-
bundene 
Abgaben 

 
641 Mieten und 

Pachten 
642 Einzahlun-

gen aus 
Verkauf 

646 Sonstige 
privatrecht-
liche Leis-
tungsentgel-
te 

648 Einzahlun-
gen aus 
Kostener-
stattungen, 
Kostenum-
lagen 

649 Aufgaben-
bezogene 
Leistungs-
beteiligun-
gen 

 
651 Konzessi-

onsabgaben 
652 Einzahlun-

gen aus 
Vorsteuer-
überhang 

656 Besondere 
Einzahlun-
gen 

659 Sonstige 
Einzahlun-
gen aus lau-
fender Ver-
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Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen 

 
Rah-
men-

bereich 
Nr. Kontenklasse/ 

Finanzbereich 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 

 
Kontenart 

 
Finanzart Gemeinde- 

konto 

 
 
 
 
66 Zinsen und sonsti-

ge Finanzeinzah-
lungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
67 ... 
68 Einzahlungen aus  
     Investitionstätigkeit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 Einzahlungen aus 
     Finanzierungs- 
     tätigkeit 

 
 
 
 
661 Zinseinzahlungen 
 
 
 
 
 
 
 
666 Sonstige Finanzein-

zahlungen 
 
 
681 Investitionszuwen-

dungen 
 
682 Einzahlungen aus 

der Veräußerung 
von Sachanlagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
684 Einzahlungen aus 

der Veräußerung 
von Finanzanlagen 

 
 
 
685 Einzahlungen aus 

der Abwicklung von 
Baumaßnahmen 

 
 
 
686 Rückflüsse von 

Ausleihungen 
 
688 Einzahlungen aus 

Beiträgen und ähn-
lichen Entgelten 

 
 
 
689 Sonstige Investiti-

onseinzahlungen 
 
 
 
691 Einzahlungen aus 

der Herausgabe von 
Anleihen 

 
 

waltungstä-
tigkeit 

 
661 Zinseinzah-

lungen 
665 Gewinnan-

teile aus 
verbunde-
nen Unter-
nehmen 
und Beteili-
gungen 

669 Sonstige 
Finanzein-
zahlungen 

 
681 Investitions-

zuwendun-
gen 

682 Einzahlun-
gen aus der 
Veräuße-
rung von 
Grundstü-
cken und 
Gebäuden 

683 Einzahlun-
gen aus der 
Veräuße-
rung von 
sonstigen 
Vermö-
gensgegen-
ständen 

684 Einzahlun-
gen aus der 
Veräuße-
rung von 
Finanzanla-
gen 

685 Einzahlun-
gen aus der 
Abwicklung 
von Bau-
maßnah-
men 

686 Rückflüsse 
von Auslei-
hungen 

688 Einzahlun-
gen aus 
Beiträgen 
und ähnli-
chen Ent-
gelten 

689 Sonstige 
Investiti-
onseinzah-
lungen 

 
691 Einzahlun-

gen aus der 
Herausgabe 
von Anlei-
hen 
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Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen 

 
Rah-
men-

bereich 
Nr. Kontenklasse/ 

Finanzbereich 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 

 
Kontenart 

 
Finanzart Gemeinde- 

konto 

692 Einzahlungen aus 
Krediten für Investi-
tionen 

 
 
 
693 Einzahlungen aus 

Krediten zur Liquidi-
tätssicherung 

 
 
 
 
 
 
 
 
695 Einzahlungen aus 

Rückflüssen von 
Darlehen (ohne 
Ausleihungen) 

 
 
   

692 Einzahlun-
gen aus der 
Kreditauf-
nahme für 
Investitio-
nen 

693 Einzahlun-
gen aus 
Krediten zur 
Liquiditäts-
sicherung 

694 Einzahlun-
gen aus 
sonstiger 
Wertpapier-
verschul-
dung 

695 Einzahlun-
gen aus 
Rückflüssen 
von Darle-
hen (ohne 
Ausleihun-
gen) 

 
 . 

7 Auszahlungen 

 
70 Personalauszah-

lungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 Versorgungsaus-

zahlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 Auszahlungen für  

 
701 Dienstbezüge 
 
702 Arbeitgeberbeiträge 

für Beschäftigte 
 
 
 
 
 
 
 
704 Beihilfen, Unterstüt-

zungsleistungen für 
Beschäftigte 

 
 
 
711 Versorgungsbezüge 
 
 
712 Arbeitgeberbeiträge 

für Versorgungs-
empfänger 

 
 
 
 
 
714 Beihilfen, Unterstüt-

zungsleistungen  für 
Versorgungsemp-
fänger 

 
 
 
 
 
721 Instandhaltung, 

 
701 Dienstbezü-

ge 
702 Beiträge zu 

Versor-
gungskas-
sen 

703 Beiträge zur 
gesetzli-
chen Sozi-
alversiche-
rung 

704 Beihilfen, 
Unterstüt-
zungsleis-
tungen für 
Beschäftigte 

 
711 Versor-

gungsbezü-
ge 

712 Beiträge zu 
Versor-
gungskas-
sen 

713 Beiträge zur 
gesetzli-
chen Sozi-
alversiche-
rung 

714 Beihilfen, 
Unterstüt-
zungsleis-
tungen für 
Versor-
gungsemp-
fänger 

 
721 Instandhal-

Die Konten 
sind von 
jeder Ge-
meinde 

selbst fest-
zulegen. Sie 

kann die 
Nummer der 
Erhebungs-
merkmale 

der Finanz-
statistik 

dazu nutzen. 
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Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen 

 
Rah-
men-

bereich 
Nr. Kontenklasse/ 

Finanzbereich 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 

 
Kontenart 

 
Finanzart Gemeinde- 

konto 

    Sach- und Dienst- 
     leistungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 Transferauszah-

lungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterhaltung und 
Bewirtschaftung des 
Vermögens 

 
723 Erstattungen für 

Auszahlungen von 
Dritten aus laufen-
der Verwaltungstä-
tigkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
728 Auszahlungen für 

sonstige Sachleis-
tungen 

 
 
729 Auszahlungen für 

sonstige Dienstleis-
tungen 

 
 
 
731 Zuweisungen und 

Zuschüsse für lau-
fende Zwecke 

 
 
732 Schuldendiensthil-

fen 
733 Sozialtransferaus-

zahlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
739 Sonstige Transfer-

auszahlungen 
 
 
 

tung des 
bewegli-
chen Ver-
mögens 

723 Erstattun-
gen für 
Auszahlun-
gen von 
Dritten aus 
laufender 
Verwal-
tungstätig-
keit 

724 Unterhal-
tung und 
Bewirtschaf-
tung des 
unbewegli-
chen Ver-
mögens 

725 Bewirtschaf-
tung und 
Unterhal-
tung des 
bewegli-
chen Ver-
mögens 

727 Besondere 
Verwal-
tungs- und 
Betriebsaus
triebsaus-
zahlungen 

728 Auszahlun-
gen für 
sonstige 
Sachleis-
tungen 

729 Auszahlun-
gen für 
sonstige 
Dienstleis-
tungen 

 
731 Zuweisun-

gen und 
Zuschüsse 
für laufende 
Zwecke 

732 Schulden-
diensthilfen 

733 Sozialtrans-
ferauszah-
lungen 

734 Steuerbetei-
ligungen 

735 Allgemeine 
Zuweisun-
gen 

737 Allgemeine 
Umlagen 

739 Sonstige 
Transfer-
auszahlun-
gen 
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Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen 

 
Rah-
men-

bereich 
Nr. Kontenklasse/ 

Finanzbereich 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 

 
Kontenart 

 
Finanzart Gemeinde- 

konto 

74 Sonstige Auszah-
lungen aus lau-
fender Verwal-
tungstätigkeit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 Zinsen und sonsti-

ge Finanzauszah-
lungen 

 
 
76 ... 
77 ... 
78 Auszahlungen aus  
     Investitionstätigkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

741 Geschäftsauszah-
lungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
749 Weitere sonstige 

Auszahlungen aus 
laufender Verwal-
tungstätigkeit 

 
 
 
 
751 Zinsauszahlungen 
 
757 Sonstige Finanz-

auszahlungen 
 
 
 
781 Auszahlungen von 

aktivierbaren Zu-
wendungen 

 
 
782 Auszahlungen für 

den Erwerb von 
Grundstücken und 
Gebäuden  

 
 
783 Auszahlungen für 

den Erwerb von 
Sachanlagen 

 
 
 
 
784 Auszahlungen für 

den Erwerb von Fi-
nanzanlagen 

 
741 Sonstige 

Personal- 
und Versor-
gungsaus-
zahlungen 

742 Auszahlun-
gen für die 
Inanspruch-
nahme von 
Rechten 
und Diens-
ten 

743 Geschäfts-
auszahlun-
gen 

744 Steuern, 
Versiche-
rungen, 
Schadens-
fälle 

746 Aufgaben-
bezogene 
Leistungs-
beteiligun-
gen 

748 Besondere 
Auszahlun-
gen 

749 Weitere 
sonstige 
Auszahlun-
gen aus lau-
fender Ver-
waltungstä-
tigkeit 

 
751 Zinsauszah-

lungen 
757 Sonstige 

Finanzaus-
zahlungen 

 
 
781 Auszahlun-

gen von ak-
tivierbaren 
Zuwendun-
gen 

782 Auszahlun-
gen für den 
Erwerb von 
Grundstü-
cken und 
Gebäuden  

783 Auszahlun-
gen für den 
Erwerb von 
bewegli-
chen Ver-
mögensge-
genständen 

784 Auszahlun-
gen für den 
Erwerb von 
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Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen 

 
Rah-
men-

bereich 
Nr. Kontenklasse/ 

Finanzbereich 
Kontengruppe/ 
Finanzgruppe 

 
Kontenart 

 
Finanzart Gemeinde- 

konto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 Auszahlungen aus 
     Finanzierungs- 
     tätigkeit 

 
 
785 Auszahlungen für 

Baumaßnahmen 
 
 
786 Gewährung von 

Ausleihungen 
789 Sonstige Investiti-

onsauszahlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
792 Auszahlungen für 

die Tilgung von 
Krediten für Investi-
tionen 

 
 
793 Auszahlungen für 

die Tilgung von 
Krediten zur Liquidi-
tätssicherung 

 
 
 
 
 
 
 
 
795 Gewährung von 

Darlehen (ohne 
Ausleihungen) 

 

Finanzanla-
gen 

785 Auszahlun-
gen für 
Baumaß-
nahmen 

786 Ausleihun-
gen 

789 Sonstige 
Investiti-
onsauszah-
lungen 

 
791 Auszahlun-

gen aus der 
Rückzah-
lung von 
Anleihen 

792 Auszahlun-
gen für die 
Tilgung von 
Krediten für 
Investitio-
nen 

793 Auszahlun-
gen für die 
Tilgung von 
Krediten zur 
Liquiditäts-
sicherung 

794 Auszahlun-
gen für die 
Tilgung von 
sonstigen 
Wertpapier-
schulden 

795 Gewährung 
von Darle-
hen (ohne 
Ausleihun-
gen) 

 

Ab-
schluss 8 Abschluss- 

konten 

 
80 Eröffnungs- 
     /Abschlusskonten 
81 Korrekturkonten      
82 Kurzfristige Er-

folgsrechnung 
 

Die Konten sind  
von jeder Kommune selbst festzulegen. 

KLR 9 

 
Kosten- und  
Leistungsrech-
nung (KLR) 
 

 
90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 

(Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.) 
 

Abbildung 739 „Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen“ 
 
Die vierstelligen finanzstatistischen Erhebungsmerkmale über das gemeindliche Vermögen und die Schulden 
werden im vollständigen finanzstatistischen Aufbausystem im Finanzbereich „Bilanz (Bereiche 0 bis 3) ausgewie-
sen. Die Erhebungsmerkmale über die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen sind dem Finanzbereich „Er-
gebnisrechnung“ (Bereiche 4 und 5 ) zugeordnet worden. Die Erhebungsmerkmale über die gemeindlichen Ein-
zahlungen und Auszahlungen sin im Finanzbereich „Finanzrechnung“ (Bereiche 6 und 7) enthalten. Im Rahmen 
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der Meldepflichten muss die Gemeinde bestimmten Erhebungsmerkmalen ggf. noch Kennziffern aus der Be-
reichsabgrenzung hinzufügen, um bestimmte Sachverhalte abzugrenzen. 
 
 
4. Die finanzstatistischen Erhebungsmerkmale 
 
4.1 Die Erhebungsmerkmale zum Vermögen und den Verpflichtungen  
 
In der Statistik über Vermögen und Verbindlichkeiten der Gemeinden werden jährlich zum Abschlussstichtag (31. 
Dezember) auf der Grundlage des Jahresabschlusses Daten über das Vermögen und die Verbindlichkeiten der 
Gemeinden (Schulden) erfasst. Dabei sind auch die Erhebungsmerkmale berücksichtigt, die für die Finanzvermö-
gensstatistik sowie für die Schuldenstandstatistik erforderlich sind. Meldepflichtige Daten für diese Statistik sollen 
auf der Grundlage der nachfolgenden Erhebungsmerkmale ermittelt werden, die nach den haushaltsrechtlichen 
Vorschriften abzugrenzen sind, weil diese Daten auch haushaltsrechtlich nachzuweisen sind. Daher wurde auf 
gesonderte Erläuterungen zu den einzelnen Erhebungsmerkmalen verzichtet. Die weitere Entwicklung, ggf. unter 
Anpassung der Erhebungsmerkmale, bleibt abzuwarten.    
 
 
01  Immaterielle Vermögensgegenstände 
 
011 Immaterielle Vermögensgegenstände (ImVG) 
 0111 Stand der AHK von immateriellen Vermögensgegenständen am 31.12. des Vorjahres  
 0112 Zugänge an immateriellen Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr 
 0113 Abgänge von immateriellen Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr 
 0114 Umbuchungen von immateriellen Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr 
 0115 Abschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr 
 0116 Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr 
 0117 Kumulierte Abschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen   
 0118 Buchwert der immateriellen Vermögensgegenständen am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0119 Buchwert der immateriellen Vermögensgegenständen am 31.12. des Vorjahres 
 
  
02  Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
 
021 Grünflächen  
 0211 Stand der AHK von Grünflächen am 31.12. des Vorjahres  
 0212 Zugänge an Grünflächen im Haushaltsjahr 
 0213 Abgänge von Grünflächen im Haushaltsjahr 
 0214 Umbuchungen von Grünflächen im Haushaltsjahr 
 0215 Abschreibungen bei Grünflächen im Haushaltsjahr 
 0216 Zuschreibungen bei Grünflächen im Haushaltsjahr 
 0217 Kumulierte Abschreibungen bei Grünflächen 
 0218 Buchwert der Grünflächen am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0219 Buchwert der Grünflächen am 31.12. des Vorjahres  
 
022 Ackerland  
 0221 Stand der AHK von Ackerland am 31.12. des Vorjahres  
 0222 Zugänge an Ackerland im Haushaltsjahr 
 0223 Abgänge von Ackerland im Haushaltsjahr 
 0224 Umbuchungen von Ackerland im Haushaltsjahr 
 0225 Abschreibungen bei Ackerland im Haushaltsjahr 
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 0226 Zuschreibungen bei Ackerland im Haushaltsjahr 
 0227 Kumulierte Abschreibungen bei Ackerland 
 0228 Buchwert des Ackerlandes am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0229 Buchwert des Ackerlandes am 31.12. des Vorjahres 
 
023  Wald und Forsten 
 0231 Stand der AHK von Wald und Forsten am 31.12. des Vorjahres  
 0232 Zugänge an Wald und Forsten im Haushaltsjahr 
 0233 Abgänge von Wald und Forsten im Haushaltsjahr 
 0234 Umbuchungen von Wald und Forsten im Haushaltsjahr 
 0235 Abschreibungen bei Wald und Forsten im Haushaltsjahr 
 0236 Zuschreibungen bei Wald und Forsten im Haushaltsjahr 
 0237 Kumulierte Abschreibungen bei Wald und Forsten 
 0238 Buchwert von Wald und Forsten am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0239 Buchwert von Wald und Forsten am 31.12. des Vorjahres 
 
024 Sonstige unbebaute Grundstücke 
 0241 Stand der AHK von sonstigen unbebauten Grundstücken am 31.12. des Vorjahres  
 0242 Zugänge an sonstigen unbebauten Grundstücken im Haushaltsjahr 
 0243 Abgänge von sonstigen unbebauten Grundstücken im Haushaltsjahr 
 0244 Umbuchungen von sonstigen unbebauten Grundstücken im Haushaltsjahr 
 0245 Abschreibungen bei sonstigen unbebauten Grundstücken im Haushaltsjahr 
 0246 Zuschreibungen bei sonstigen unbebauten Grundstücken im Haushaltsjahr 
 0247 Kumulierte Abschreibungen bei sonstigen unbebauten Grundstücken 
 0248 Buchwert von sonstigen unbebauten Grundstücken am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0249 Buchwert von sonstigen unbebauten Grundstücken am 31.12. des Vorjahres 
 
 
03  Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
 
031 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen 
 0311 Stand der AHK von Kinder- und Jugendeinrichtungen am 31.12. des Vorjahres  
 0312 Zugänge an Kinder- und Jugendeinrichtungen im Haushaltsjahr 
 0313 Abgänge von Kinder- und Jugendeinrichtungen im Haushaltsjahr 
 0314 Umbuchungen von Kinder- und Jugendeinrichtungen im Haushaltsjahr 
 0315 Abschreibungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen im Haushaltsjahr 
 0316 Zuschreibungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen im Haushaltsjahr 
 0317 Kumulierte Abschreibungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen 
 0318 Buchwert von Kinder- und Jugendeinrichtungen am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0319 Buchwert von Kinder- und Jugendeinrichtungen am 31.12. des Vorjahres 
 
032 Grundstücke mit Schulen 
 0321 Stand der AHK von Schulen am 31.12. des Vorjahres  
 0322 Zugänge an Schulen im Haushaltsjahr 
 0323 Abgänge von Schulen im Haushaltsjahr 
 0324 Umbuchungen von Schulen im Haushaltsjahr 
 0325 Abschreibungen bei Schulen im Haushaltsjahr 
 0326 Zuschreibungen bei Schulen im Haushaltsjahr 
 0327 Kumulierte Abschreibungen bei Schulen 
 0328 Buchwert von Schulen am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0329 Buchwert von Schulen am 31.12. des Vorjahres 
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033 Grundstücke mit Wohnbauten 
 0331 Stand der AHK von Wohnbauten am 31.12. des Vorjahres  
 0332 Zugänge an Wohnbauten im Haushaltsjahr 
 0333 Abgänge von Wohnbauten im Haushaltsjahr 
 0334 Umbuchungen von Wohnbauten im Haushaltsjahr 
 0335 Abschreibungen bei Wohnbauten im Haushaltsjahr 
 0336 Zuschreibungen bei Wohnbauten im Haushaltsjahr 
 0337 Kumulierte Abschreibungen bei Wohnbauten 
 0338 Buchwert von Wohnbauten am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0339 Buchwert von Wohnbauten am 31.12. des Vorjahres 
 
039 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 
 0391 Stand  der AHK von sonstigen Gebäuden am 31.12. des Vorjahres  
 0392 Zugänge an sonstigen Gebäuden im Haushaltsjahr 
 0393 Abgänge von sonstigen Gebäuden im Haushaltsjahr 
 0394 Umbuchungen von sonstigen Gebäuden im Haushaltsjahr 
 0395 Abschreibungen bei sonstigen Gebäuden im Haushaltsjahr 
 0396 Zuschreibungen bei sonstigen Gebäuden im Haushaltsjahr 
 0397 Kumulierte Abschreibungen bei sonstigen Gebäuden 
 0398 Buchwert von sonstigen Gebäuden am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0399 Buchwert von sonstigen Gebäuden am 31.12. des Vorjahres 
 
 
04  Infrastrukturvermögen 
 
041 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 
 0411 Stand der AHK von Infrastrukturgrundstücken am 31.12. des Vorjahres  
 0412 Zugänge an Infrastrukturgrundstücken im Haushaltsjahr 
 0413 Abgänge von Infrastrukturgrundstücken im Haushaltsjahr 
 0414 Umbuchungen von Infrastrukturgrundstücken im Haushaltsjahr 
 0415 Abschreibungen bei Infrastrukturgrundstücken im Haushaltsjahr 
 0416 Zuschreibungen bei Infrastrukturgrundstücken im Haushaltsjahr 
 0417 Kumulierte Abschreibungen bei Infrastrukturgrundstücken 
 0418 Buchwert von Infrastrukturgrundstücken am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0419 Buchwert von Infrastrukturgrundstücken am 31.12. des Vorjahres 
 
042 Brücken und Tunnel, 
 0421 Stand der AHK von Brücken und Tunnel am 31.12. des Vorjahres  
 0422 Zugänge an Brücken und Tunnel im Haushaltsjahr 
 0423 Abgänge von Brücken und Tunnel im Haushaltsjahr 
 0424 Umbuchungen von Brücken und Tunnel im Haushaltsjahr 
 0425 Abschreibungen bei Brücken und Tunnel im Haushaltsjahr 
 0426 Zuschreibungen bei Brücken und Tunnel im Haushaltsjahr 
 0427 Kumulierte Abschreibungen bei Brücken und Tunnel 
 0428 Buchwert von Brücken und Tunnel am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0429 Buchwert von Brücken und Tunnel am 31.12. des Vorjahres 
 
043 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 
 0431 Stand der AHK von Anlagen des Schienennahverkehrs am 31.12. des Vorjahres  
 0432 Zugänge an Anlagen des Schienennahverkehrs im Haushaltsjahr 
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 0433 Abgänge von Anlagen des Schienennahverkehrs im Haushaltsjahr 
 0434 Umbuchungen von Anlagen des Schienennahverkehrs im Haushaltsjahr 
 0435 Abschreibungen bei Anlagen des Schienennahverkehrs im Haushaltsjahr 
 0436 Zuschreibungen bei Anlagen des Schienennahverkehrs im Haushaltsjahr 
 0437 Kumulierte Abschreibungen bei Anlagen des Schienennahverkehrs 
 0438 Buchwert von Anlagen des Schienennahverkehrs am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0439 Buchwert von Anlagen des Schienennahverkehrs am 31.12. des Vorjahres 
 
044 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
 0441 Stand der AHK von Abwasserbeseitigungsanlagen am 31.12. des Vorjahres  
 0442 Zugänge an Abwasserbeseitigungsanlagen im Haushaltsjahr 
 0443 Abgänge von Abwasserbeseitigungsanlagen im Haushaltsjahr 
 0444 Umbuchungen von Abwasserbeseitigungsanlagen im Haushaltsjahr 
 0445 Abschreibungen bei Abwasserbeseitigungsanlagen im Haushaltsjahr 
 0446 Zuschreibungen bei Abwasserbeseitigungsanlagen im Haushaltsjahr 
 0447 Kumulierte Abschreibungen bei Abwasserbeseitigungsanlagen 
 0448 Buchwert von Abwasserbeseitigungsanlagen am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0449 Buchwert von Abwasserbeseitigungsanlagen am 31.12. des Vorjahres 
 
045 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 
 0451 Stand der AHK des Straßennetzes am 31.12. des Vorjahres  
 0452 Zugänge beim Straßennetz im Haushaltsjahr 
 0453 Abgänge beim Straßennetz im Haushaltsjahr 
 0454 Umbuchungen beim Straßennetz im Haushaltsjahr 
 0455 Abschreibungen beim Straßennetz im Haushaltsjahr 
 0456 Zuschreibungen beim Straßennetz im Haushaltsjahr 
 0457 Kumulierte Abschreibungen beim Straßennetz 
 0458 Buchwert des Straßennetzes am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0459 Buchwert des Straßennetzes am 31.12. des Vorjahres 
 
049 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
 0491 Stand der AHK von sonstigen Infrastrukturbauten am 31.12. des Vorjahres  
 0492 Zugänge an sonstigen Infrastrukturbauten im Haushaltsjahr 
 0493 Abgänge von sonstigen Infrastrukturbauten im Haushaltsjahr 
 0494 Umbuchungen von sonstigen Infrastrukturbauten im Haushaltsjahr 
 0495 Abschreibungen bei sonstigen Infrastrukturbauten im Haushaltsjahr 
 0496 Zuschreibungen bei sonstigen Infrastrukturbauten im Haushaltsjahr 
 0497 Kumulierte Abschreibungen bei sonstigen Infrastrukturbauten 
 0498 Buchwert von sonstigen Infrastrukturbauten am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0499 Buchwert von sonstigen Infrastrukturbauten am 31.12. des Vorjahres 
 
 
05  Bauten auf fremdem Grund und Boden 
 
051 Bauten auf fremdem Grund und Boden 
 0511 Stand der AHK von Bauten auf fremdem Grund am 31.12. des Vorjahres  
 0512 Zugänge an Bauten auf fremdem Grund im Haushaltsjahr 
 0513 Abgänge von Bauten auf fremdem Grund im Haushaltsjahr 
 0514 Umbuchungen von Bauten auf fremdem Grund im Haushaltsjahr 
 0515 Abschreibungen bei Bauten auf fremdem Grund im Haushaltsjahr 
 0516 Zuschreibungen bei Bauten auf fremdem Grund im Haushaltsjahr 
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 0517 Kumulierte Abschreibungen bei Bauten auf fremdem Grund 
 0518 Buchwert von Bauten auf fremdem Grund am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0519 Buchwert von Bauten auf fremdem Grund am 31.12. des Vorjahres 
 
 
06  Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
 
061  Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler als Kulturgüter 
 0611 Stand der AHK von Kulturgütern am 31.12. des Vorjahres  
 0612 Zugänge an Kulturgütern im Haushaltsjahr 
 0613 Abgänge von Kulturgütern im Haushaltsjahr 
 0614 Umbuchungen von Kulturgütern im Haushaltsjahr 
 0615 Abschreibungen bei Kulturgütern im Haushaltsjahr 
 0616 Zuschreibungen bei Kulturgütern im Haushaltsjahr 
 0617 Kumulierte Abschreibungen bei Kulturgütern 
 0618 Buchwert von Kulturgütern am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0619 Buchwert von Kulturgütern am 31.12. des Vorjahres 
 
 
07  Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
 
071  Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge als technische Ausstattung 
 0711 Stand der AHK von technischer Ausstattung am 31.12. des Vorjahres  
 0712 Zugänge an technischer Ausstattung im Haushaltsjahr 
 0713 Abgänge von technischer Ausstattung im Haushaltsjahr 
 0714 Umbuchungen von technischer Ausstattung im Haushaltsjahr 
 0715 Abschreibungen bei der technischen Ausstattung im Haushaltsjahr 
 0716 Zuschreibungen bei der technischen Ausstattung im Haushaltsjahr 
 0717 Kumulierte Abschreibungen bei der technischen Ausstattung 
 0718 Buchwert der technischen Ausstattung am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0719 Buchwert der technischen Ausstattung am 31.12. des Vorjahres 
   
08  Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 
081  Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 0811 Stand der AHK von Betriebs- und Geschäftsausstattung am 31.12. des Vorjahres  
 0812 Zugänge an Betriebs- und Geschäftsausstattung im Haushaltsjahr 
 0813 Abgänge von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Haushaltsjahr 
 0814 Umbuchungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Haushaltsjahr 
 0815 Abschreibungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Haushaltsjahr 
 0816 Zuschreibungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Haushaltsjahr 
 0817 Kumulierte Abschreibungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 0818 Buchwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0819 Buchwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung am 31.12. des Vorjahres 
 
 
09  Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 
091  Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 0911 Stand der AHK bei Anzahlungen und Anlagen im Bau am 31.12. des Vorjahres  
 0912 Zugänge an Anzahlungen und Anlagen im Bau im Haushaltsjahr 
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 0913 Abgänge bei Anzahlungen und Anlagen im Bau im Haushaltsjahr 
 0914 Umbuchungen von Anzahlungen und Anlagen im Bau im Haushaltsjahr 
 0915 Abschreibungen bei Anzahlungen und Anlagen im Bau im Haushaltsjahr 
 0916 Zuschreibungen bei Anzahlungen und Anlagen im Bau im Haushaltsjahr 
 0917 Kumulierte Abschreibungen bei Anzahlungen und Anlagen im Bau 
 0918 Buchwert der Anzahlungen und Anlagen im Bau am 31.12. des Haushaltsjahres 
 0919 Buchwert der Anzahlungen und Anlagen im Bau am 31.12. des Vorjahres 
 
 
10  Anteile an verbundenen Unternehmen 
 
101  Anteile an verbundenen Unternehmen  
 1011 Stand der AHK bei Anteilen an verbundenen Unternehmen am 31.12. des Vorjahres  
 1012 Zugänge an Anteilen an verbundenen Unternehmen im Haushaltsjahr 
 1013 Abgänge von Anteilen an verbundenen Unternehmen im Haushaltsjahr 
 1014 Umbuchungen von Anteilen an verbundenen Unternehmen im Haushaltsjahr 
 1015 Abschreibungen bei Anteilen an verbundenen Unternehmen im Haushaltsjahr 
 1016 Zuschreibungen bei Anteilen an verbundenen Unternehmen im Haushaltsjahr 
 1017 Kumulierte Abschreibungen bei Anteilen an verbundenen Unternehmen 
 1018 Buchwert der Anteile an verbundenen Unternehmen am 31.12. des Haushaltsjahres 
 1019 Buchwert der Anteile an verbundenen Unternehmen am 31.12. des Vorjahres 
 
  
11  Beteiligungen 
 
111  Beteiligungen 
 1111 Stand der AHK bei Beteiligungen am 31.12. des Vorjahres  
 1112 Zugänge an Beteiligungen im Haushaltsjahr 
 1113 Abgänge von Beteiligungen im Haushaltsjahr 
 1114 Umbuchungen von Beteiligungen im Haushaltsjahr 
 1115 Abschreibungen bei Beteiligungen im Haushaltsjahr 
 1116 Zuschreibungen bei Beteiligungen im Haushaltsjahr 
 1117 Kumulierte Abschreibungen bei Beteiligungen 
 1118 Buchwert der Beteiligungen am 31.12. des Haushaltsjahres 
 1119 Buchwert der Beteiligungen am 31.12. des Vorjahres 
 
 
12  Sondervermögen 
 
121  Sondervermögen 
 1211 Stand der AHK bei Sondervermögen am 31.12. des Vorjahres  
 1212 Zugänge an Sondervermögen im Haushaltsjahr 
 1213 Abgänge von Sondervermögen im Haushaltsjahr 
 1214 Umbuchungen von Sondervermögen im Haushaltsjahr 
 1215 Abschreibungen bei Sondervermögen im Haushaltsjahr 
 1216 Zuschreibungen bei Sondervermögen im Haushaltsjahr 
 1217 Kumulierte Abschreibungen bei Sondervermögen 
 1218 Buchwert der Sondervermögen am 31.12. des Haushaltsjahres 
 1219 Buchwert der Sondervermögen am 31.12. des Vorjahres 
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13  Ausleihungen  
 
131  Ausleihungen an verbundene Unternehmen 
 1311 Stand der AHK bei Ausleihungen an verbundene Unternehmen am 31.12. des Vorjahres  
 1312 Zugänge an Ausleihungen an verbundene Unternehmen im Haushaltsjahr 
 1313 Abgänge bei Ausleihungen an verbundene Unternehmen im Haushaltsjahr 
 1314 Umbuchungen von Ausleihungen an verbundene Unternehmen im Haushaltsjahr 
 1315 Abschreibungen bei Ausleihungen an verbundene Unternehmen im Haushaltsjahr 
 1316 Zuschreibungen bei Ausleihungen an verbundene Unternehmen m Haushaltsjahr 
 1317 Kumulierte Abschreibungen bei Ausleihungen an verbundene Unternehmen 
 1318 Buchwert der Ausleihungen an verbundene Unternehmen am 31.12. des Haushaltsjahres 

    13181 Ausleihungen an verbundene Unternehmen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
   13182 Ausleihungen an verbundene Unternehmen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 

 1319 Buchwert der Ausleihungen an verbundene Unternehmen am 31.12. des Vorjahres 
 

132  Ausleihungen an Beteiligungen 
 1321 Stand der Ausleihungen an Beteiligungen am 31.12. des Vorjahres  
 1322 Zugänge an Ausleihungen an Beteiligungen im Haushaltsjahr 
 1323 Abgänge von Ausleihungen an Beteiligungen im Haushaltsjahr 
 1334 Umbuchungen von Ausleihungen an Beteiligungen im Haushaltsjahr 
 1335 Abschreibungen bei Ausleihungen an Beteiligungen im Haushaltsjahr 
 1336 Zuschreibungen bei Ausleihungen an Beteiligungen im Haushaltsjahr 
 1337 Kumulierte Abschreibungen bei Ausleihungen an Beteiligungen 
 1338 Buchwert der Ausleihungen an Beteiligungen am 31.12. des Haushaltsjahres 

    13281 Ausleihungen an Beteiligungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
   13282 Ausleihungen an Beteiligungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr  
 1339 Buchwert der Ausleihungen an Beteiligungen am 31.12. des Vorjahres 
 
133  Ausleihungen an Sondervermögen 
 1331 Stand der Ausleihungen an Sondervermögen am 31.12. des Vorjahres  
 1332 Zugänge an Ausleihungen an Sondervermögen im Haushaltsjahr 
 1333 Abgänge von Ausleihungen an Sondervermögen im Haushaltsjahr 
 1334 Umbuchungen von Ausleihungen an Sondervermögen im Haushaltsjahr 
 1335 Abschreibungen bei Ausleihungen an Sondervermögen im Haushaltsjahr 
 1336 Zuschreibungen bei Ausleihungen an Sondervermögen im Haushaltsjahr 
 1337 Kumulierte Abschreibungen bei Ausleihungen an Sondervermögen 
 1338 Buchwert der Ausleihungen an Sondervermögen am 31.12. des Haushaltsjahres 

    13381 Ausleihungen an Sondervermögen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
   13382 Ausleihungen an Sondervermögen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr  
 1339 Buchwert der Ausleihungen an Sondervermögen am 31.12. des Vorjahres 
 
139  Sonstige Ausleihungen 
 1391 Stand der sonstigen Ausleihungen am 31.12. des Vorjahres  
 1392 Zugänge an sonstigen Ausleihungen im Haushaltsjahr 
 1393 Abgänge von sonstigen Ausleihungen im Haushaltsjahr 
 1394 Umbuchungen von sonstigen Ausleihungen im Haushaltsjahr 
 1395 Abschreibungen bei sonstigen Ausleihungen im Haushaltsjahr 
 1396 Zuschreibungen bei sonstigen Ausleihungen im Haushaltsjahr 
 1397 Kumulierte Abschreibungen bei sonstigen Ausleihungen 
 1398 Buchwert der sonstigen Ausleihungen am 31.12. des Haushaltsjahres 
  13980 Ausleihungen an den Bund 
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   139801  Ausleihungen an den Bund mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
   139802 Ausleihungen an den Bund mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 
  13981 Ausleihungen an Land 
   139811  Ausleihungen an das Land mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
   139812  Ausleihungen an das Land mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 
   13982 Ausleihungen an Gemeinden (GV) 
   139821  Ausleihungen an Gemeinden mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
   139822 Ausleihungen an Gemeinden mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 
   13983 Ausleihungen an Zweckverbände und dergl. 
   139831  Ausleihungen an Zweckverbände mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
   139833 Ausleihungen an Zweckverbände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 
   13984 Ausleihungen an den sonstigen öffentlichen Bereich   

  139841  Ausleihungen an den sonstigen öffentlichen Bereich mit einer Restlaufzeit bis zu 1 
Jahr 

   139842 Ausleihungen an den sonstigen öffentlichen Bereich mit einer Restlaufzeit von mehr 
als 1 Jahr    

   13986 Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 
  139861  Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen mit einer Restlaufzeit bis 

zu 1 Jahr 
   139862 Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen mit einer Restlaufzeit von 

mehr als 1 Jahr 
   13987 Ausleihungen an Kreditinstitute 
   139871  Ausleihungen an Kreditinstitute mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
   139872 Ausleihungen an Kreditinstitute mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr 
   13988 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich 
   139881  Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
   139882 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich mit einer Restlaufzeit von mehr als 

1 Jahr 
   13989 Ausleihungen an sonstigen ausländischen Bereich 

139891 Ausleihungen an sonstigen ausländischen Bereich mit einer Restlaufzeit bis zu 1 
Jahr 

   139892 Ausleihungen an sonstigen ausländischen Bereich mit einer Restlaufzeit von mehr 
als 1 Jahr 

 1399 Buchwert der sonstigen Ausleihungen am 31.12. des Vorjahres 
 
 
14  Wertpapiere  
 
141  Wertpapiere des Anlagevermögens 
 1411 Stand der AHK von Wertpapieren des Anlagevermögens am 31.12. des Vorjahres  
 1412 Zugänge von Wertpapieren des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 
 1413 Abgänge von Wertpapieren des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 
 1414 Umbuchungen von Wertpapieren des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 
 1415 Abschreibungen von Wertpapieren des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 
 1416 Zuschreibungen von Wertpapieren des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 
 1417 Kumulierte Abschreibungen von Wertpapieren des Anlagevermögens 
 1418 Buchwert von Wertpapieren des Anlagevermögens am 31.12. des Haushaltsjahres 
 1419 Buchwert von Wertpapieren des Anlagevermögens am 31.12. des Vorjahres 
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142  Kapitalmarktpapiere mit Buchwert am 31.12. des Haushaltsjahres (Auszug aus 141) 
  1420  Kapitalmarktpapiere vom Bund 
  1421  Kapitalmarktpapiere vom Land 
  1422  Kapitalmarktpapiere von Gemeinden (GV) 
  1423  Kapitalmarktpapiere von Zweckverbänden und dergl. 
  1424  Kapitalmarktpapiere vom sonstigen öffentlichen Bereich   
  1425  Kapitalmarktpapiere von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 
  1426  Kapitalmarktpapiere von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 
  1427  Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten 
  1428  Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich 
  1429  Kapitalmarktpapiere vom sonstigen ausländischen Bereich 
 
143  Geldmarktpapiere mit Buchwert am 31.12. des Haushaltsjahres (Auszug aus 141) 
  1430  Geldmarktpapiere vom Bund 
  1431  Geldmarktpapiere vom Land 
  1432  Geldmarktpapiere von Gemeinden (GV) 
  1433  Geldmarktpapiere von Zweckverbänden und dergl. 
  1434  Geldmarktpapiere vom sonstigen öffentlichen Bereich   
  1435  Geldmarktpapiere von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 
  1436  Geldmarktpapiere von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 
  1437  Geldmarktpapiere von Kreditinstitute 
  1438  Geldmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich 
 1439  Geldmarktpapiere vom sonstigen ausländischen Bereich 
 
144 Finanzderivate 
 1441 Finanzderivate 
 
145 Anteilsrechte an Unternehmen und Beteiligungen (unter Einbeziehung von 101 und 111) 
 1451 Börsennotierte Aktien 
 1452 Nicht-börsennotierte Aktien 
 1453 Sonstige Anteilsrechte 
 1454 Investmentzertifikate 
 
146  Wertpapiere des Umlaufvermögens 
 1461  Wertpapiere des Umlaufvermögens 
 
 
15  Vorräte 
 
151 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 
  1511 Buchwert der Vorräte am 31.12. des Haushaltsjahres 
 1512 Buchwert der Vorräte am 31.12. des Vorjahres 
 
152 Geleistete Anzahlungen  
  1521 Buchwert der geleisteten Anzahlungen für Umlaufvermögen am 31.12. des Haushaltsjahres 
 1522 Buchwert der geleisteten Anzahlungen für Umlaufvermögen am 31.12. des Vorjahres 
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16  Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 
 
161 Gebührenforderungen (entfällt ab 2013) 
 1611 Gesamtbetrag der Gebührenforderungen am 31.12 des Haushaltsjahres 
 1612 Betrag der Gebührenforderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
 1613 Betrag der Gebührenforderungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren 
 1614 Betrag der Gebührenforderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 
 1615 Gesamtbetrag der Gebührenforderungen am 31.12.des Vorjahres 
 
162 Beitragsforderungen (entfällt ab 2013) 
 1621 Gesamtbetrag der Beitragsforderungen am 31.12 des Haushaltsjahres 
 1622 Betrag der Beitragsforderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
 1623 Betrag der Beitragsforderungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren 
 1624 Betrag der Beitragsforderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 
 1625 Gesamtbetrag der Beitragsforderungen am 31.12.des Vorjahres 
 
163 Steuerforderungen (entfällt ab 2013) 
 1631 Gesamtbetrag der Steuerforderungen am 31.12 des Haushaltsjahres 
 1632 Betrag der Steuerforderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
 1633 Betrag der Steuerforderungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren 
 1634 Betrag der Steuerforderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 
 1635 Gesamtbetrag der Steuerforderungen am 31.12.des Vorjahres 
 
164 Forderungen aus Transferleistungen (entfällt ab 2013) 
 1641 Gesamtbetrag der Forderungen aus Transferleistungen am 31.12 des Haushaltsjahres 
 1642 Betrag der Forderungen aus Transferleistungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
 1643 Betrag der Forderungen aus Transferleistungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren 
 1644 Betrag der Forderungen aus Transferleistungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 
 1645 Gesamtbetrag der Forderungen aus Transferleistungen am 31.12.des Vorjahres 
 
165 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (entfällt ab 2013) 
 1651 Gesamtbetrag der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen am 31.12 des Haushaltsjahres 
 1652 Betrag der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
 1653 Betrag der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren 
 1654 Betrag der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 
  Jahren 
 1655 Gesamtbetrag der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen am 31.12.des Vorjahres 
 
NEU ab 2013: 167 Öffentlich-rechtliche Forderungen (mit entsprechender Untergliederung) 
 
17  Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 
 
171 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (entfällt ab 2013) 
 1711 Gesamtbetrag der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich am 31.12 des 

Haushaltsjahres 
 1712 Betrag der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich mit einer Restlaufzeit bis 

zu 1 Jahr 
 1713 Betrag der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich mit einer Restlaufzeit 

von 1 bis 5 Jahren 
 1714 Betrag der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich mit einer Restlaufzeit 

von mehr als 5 Jahren 
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 1715 Gesamtbetrag der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich am 31.12.des 
Vorjahres 

 
172 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich  
 1721 Gesamtbetrag der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich am 31.12 des 

Haushaltsjahres 
 1722 Betrag privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich mit einer Restlaufzeit bis 

zu 1 Jahr 
 1723 Betrag privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich mit einer Restlaufzeit von 

1 bis 5 Jahren 
 1724 Betrag privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich mit einer Restlaufzeit von 

mehr als 5 Jahren 
 1725 Gesamtbetrag privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich am 31.12.des 

Vorjahres 
 
173  Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (entfällt ab 2013) 
 1731 Gesamtbetrag der privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen am 31.12 

des Haushaltsjahres 
 1732 Betrag der privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen mit einer Restlauf-

zeit bis zu 1 Jahr 
 1733 Betrag der privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen mit einer Restlauf-

zeit von 1 bis 5 Jahren 
 1734 Betrag der privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen mit einer Restlauf-

zeit von mehr als 5 Jahren 
 1735 Gesamtbetrag der privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen am 31.12. 

des Vorjahres 
 
174 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen (entfällt ab 2013) 
 1741 Gesamtbetrag der privatrechtlichen Forderungen gegen Beteiligungen am 31.12. des Haushaltsjah-

res 
 1742 Betrag der privatrechtlichen Forderungen gegen Beteiligungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
 1743 Betrag der privatrechtlichen Forderungen gegen Beteiligungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 

Jahren 
 1744 Betrag der privatrechtlichen Forderungen gegen Beteiligungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 

Jahren 
 1745 Gesamtbetrag der privatrechtlichen Forderungen gegen Beteiligungen am 31.12.des Vorjahres 
 
175 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen (entfällt ab 2013) 
 1751 Gesamtbetrag der privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen  am 31.12 des Haushalts-

jahres 
 1752 Betrag der privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen  mit einer Restlaufzeit bis zu 1 

Jahr 
 1753 Betrag der privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen  mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 

Jahren 
 1754 Betrag der privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen  mit einer Restlaufzeit von mehr 

als 5 Jahren 
 1755 Gesamtbetrag der privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen  am 31.12.des Vorjahres 
 
176  Sonstige Vermögensgegenstände (entfällt ab 2013) 
 1761 Sonstige Vermögensgegenstände 
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NEU ab 2013: 177 Privatrechtliche Forderungen und 
           179 Sonstige Vermögensgegenstände  
   (mit entsprechenden Untergliederungen) 
 
 
18   Liquide Mittel 
 
181 Guthaben bei Banken und Kreditinstituten  
 1811 Guthaben bei Banken und Kreditinstituten 
  
182 Sonstige Sichteinlagen 
 1821 Sonstige Sichteinlagen 
  
183 Bargeld (Kasse) 
 1831 Bargeld (Kasse) 
 
 
19  Aktive Rechnungsabgrenzung und Überschuldung 
  
191  Aktive Rechnungsabgrenzung 
 1911 Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
199 Überschuldung 
 1999 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
 
 
20  Eigenkapital 
 
201 Allgemeine Rücklage 
 2011 Allgemeine Rücklage 
 
203 Sonderrücklagen 
 2031 Sonderrücklagen 
 
204 Ausgleichsrücklage 
 2041 Ausgleichsrücklage 
 
208 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 2081 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 
 
23  Sonderposten 
 
231 Sonderposten aus Zuwendungen 
 2311 Sonderposten aus Zuwendungen 
 
232 Sonderposten aus Beiträgen 
 2321 Sonderposten aus Beiträgen 
 
233 Sonderposten für den Gebührenausgleich 
 2331 Sonderposten für den Gebührenausgleich 
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239 Sonstige Sonderposten 
 2391 Sonstige Sonderposten 
 
 
25  Pensionsrückstellungen 
 
251  Pensionsrückstellungen 
 2511  Pensionsrückstellungen 
 
  
26  Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
 
261  Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
 2611  Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
 
 
27  Instandhaltungsrückstellungen 
 
271  Instandhaltungsrückstellungen 
 2711  Instandhaltungsrückstellungen 
  
 
28  Sonstige Rückstellungen 
 
281  Sonstige Rückstellungen 
 2811  Sonstige Rückstellungen 
  
 
30  Anleihen 
 
301 Anleihen  
 3011 Gesamtbetrag der Anleihen am 31.12 des Haushaltsjahres 
  30110 Gesamtbetrag der Anleihen in Euro mit festem Zins 
  30111 Gesamtbetrag der Anleihen in Euro mit variablem Zins 
  30112 Gesamtbetrag der Anleihen in Fremdwährung mit festem Zins 
  30113 Gesamtbetrag der Anleihen in Fremdwährung mit variablem Zins 
 3012 Betrag der Anleihen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
 3013 Betrag der Anleihen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren 
 3014 Betrag der Anleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 
 3015 Gesamtbetrag der Anleihen am 31.12.des Vorjahres 
 
 
32  Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
 
321 Kredite für Investitionen von verbundenen Unternehmen 
 3211 Gesamtbetrag der Investitionskredite von verbundenen Unternehmen am 31.12 des Haushaltsjah-

res 
  32110 Investitionskredite von verbundenen Unternehmen in Euro mit festem Zins 
  32111 Investitionskredite von verbundenen Unternehmen in Euro mit variablem Zins 
  32112 Investitionskredite von verbundenen Unternehmen in Fremdwährung mit festem Zins 
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  32113 Investitionskredite von verbundenen Unternehmen in Fremdwährung mit variablem Zins 
 3212 Betrag der Investitionskredite von verbundenen Unternehmen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
 3213 Betrag der Investitionskredite von verbundenen Unternehmen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 

Jahren 
 3214 Betrag der Investitionskredite von verbundenen Unternehmen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 

Jahren 
 3215 Gesamtbetrag der Investitionskredite von verbundenen Unternehmen am 31.12.des Vorjahres 
 
322 Kredite für Investitionen von Beteiligungen 
 3221 Gesamtbetrag der Investitionskredite von Beteiligungen am 31.12 des Haushaltsjahres 
  32210 Investitionskredite von Beteiligungen in Euro mit festem Zins 
  32211 Investitionskredite von Beteiligungen in Euro mit variablem Zins 
  32212 Investitionskredite von Beteiligungen in Fremdwährung mit festem Zins 
  32213 Investitionskredite von Beteiligungen in Fremdwährung mit variablem Zins 
 3222 Betrag der Investitionskredite von Beteiligungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
 3223 Betrag der Investitionskredite von Beteiligungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren 
 3224 Betrag der Investitionskredite von Beteiligungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 
 3225 Gesamtbetrag der Investitionskredite von Beteiligungen am 31.12.des Vorjahres 
 
323 Kredite für Investitionen von Sondervermögen 
 3231 Gesamtbetrag der Investitionskredite von Sondervermögen am 31.12 des Haushaltsjahres 
  32310 Investitionskredite von Sondervermögen in Euro mit festem Zins 
  32311 Investitionskredite von Sondervermögen in Euro mit variablem Zins 
  32312 Investitionskredite von Sondervermögen in Fremdwährung mit festem Zins 
  32313 Investitionskredite von Sondervermögen in Fremdwährung mit variablem Zins 
 3232 Betrag der Investitionskredite von Beteiligungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
 3233 Betrag der Investitionskredite von Beteiligungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren 
 3234 Betrag der Investitionskredite von Beteiligungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 
 3235 Gesamtbetrag der Investitionskredite von Beteiligungen am 31.12.des Vorjahres 
 
324 Kredite für Investitionen vom öffentlichen Bereich 
 3241 Kredite für Investitionen vom Bund 
  32411 Gesamtbetrag der Investitionskredite vom Bund am 31.12 des Haushaltsjahres 
   324110 Investitionskredite vom Bund in Euro mit festem Zins 
   324111 Investitionskredite vom Bund in Euro mit variablem Zins 
   324112 Investitionskredite vom Bund in Fremdwährung mit festem Zins 
   324113 Investitionskredite vom Bund in Fremdwährung mit variablem Zins 
  32412 Betrag der Investitionskredite vom Bund mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
  32413 Betrag der Investitionskredite vom Bund mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren 
  32414 Betrag der Investitionskredite vom Bund mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 
  32415 Gesamtbetrag der Investitionskredite vom Bund am 31.12.des Vorjahres 
 3242 Kredite für Investitionen vom Land 
  32421 Gesamtbetrag der Investitionskredite vom Land am 31.12 des Haushaltsjahres 
   324210 Investitionskredite vom Land in Euro mit festem Zins 
   324211 Investitionskredite vom Land in Euro mit variablem Zins 
   324212 Investitionskredite vom Land in Fremdwährung mit festem Zins 

   324213 Investitionskredite vom Land in Fremdwährung mit variablem Zins 
  32422 Betrag der Investitionskredite vom Land mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
  32423 Betrag der Investitionskredite vom Land mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren 
  32424 Betrag der Investitionskredite vom Land mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 
  32425 Gesamtbetrag der Investitionskredite vom Land am 31.12.des Vorjahres 
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 3243 Kredite für Investitionen von Gemeinden (GV) 
  32431 Gesamtbetrag der Investitionskredite von Gemeinden am 31.12 des Haushaltsjahres 
   324310 Investitionskredite von Gemeinden in Euro mit festem Zins 
   324311 Investitionskredite von Gemeinden in Euro mit variablem Zins 
   324312 Investitionskredite von Gemeinden in Fremdwährung mit festem Zins 
   324313 Investitionskredite von Gemeinden in Fremdwährung mit variablem Zins 
  32432 Betrag der Investitionskredite von Gemeinden mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
  32433 Betrag der Investitionskredite von Gemeinden mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren 
  32434 Betrag der Investitionskredite von Gemeinden mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 
  32435 Gesamtbetrag der Investitionskredite von Gemeinden am 31.12.des Vorjahres 
 3244 Kredite für Investitionen von Zweckverbänden 
  32441 Gesamtbetrag der Investitionskredite von Zweckverbänden am 31.12 des Haushaltsjahres 
   324410   Investitionskredite von Zweckverbänden in Euro mit festem Zins 
   324411 Investitionskredite von Zweckverbänden in Euro mit variablem Zins 
   324412 Investitionskredite von Zweckverbänden in Fremdwährung mit festem Zins 
   324413 Investitionskredite von Zweckverbänden in Fremdwährung mit variablem Zins 
  32442 Betrag der Investitionskredite von Zweckverbänden mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
  32443 Betrag der Investitionskredite von Zweckverbänden mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren 
  32444 Betrag der Investitionskredite von Zweckverbänden mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 

Jahren 
  32445 Gesamtbetrag der Investitionskredite von Zweckverbänden am 31.12.des Vorjahres 
 3245 Kredite für Investitionen vom sonstigen öffentlichen Bereich 
  32451 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen vom Bund am 31.12 des Haushaltsjahres 
   324510 Investitionskredite vom sonstigen öffentlichen Bereich in Euro mit festem Zins 
   324511 Investitionskredite vom sonstigen öffentlichen Bereich in Euro mit variablem Zins 
   324512 Investitionskredite vom sonstigen öffentlichen Bereich in Fremdwährung mit festem 

Zins 
   324513 Investitionskredite vom sonstigen öffentlichen Bereich in Fremdwährung mit variab-

lem Zins 
  32452 Betrag mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
  32453 Betrag mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren 
  32454 Betrag mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 
  32455 Gesamtbetrag am 31.12.des Vorjahres 
 3246 Kredite für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 
  32461 Gesamtbetrag der Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen am 

31.12 des Haushaltsjahres 
   324610 Investitionskredite vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen in Euro mit festem 

Zins 
   324611 Investitionskredite vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen in Euro mit variab-

lem Zins 
   324612 Investitionskredite vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen in Fremdwährung 

mit festem Zins 
   324613 Investitionskredite vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen in Fremdwährung 

mit variablem Zins 
  32462 Betrag der Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit einer Rest-

laufzeit bis zu 1 Jahr 
  32463 Betrag der Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit einer Rest-

laufzeit von 1 bis 5 Jahren 
  32464 Betrag der Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit einer Rest-

laufzeit von mehr als 5 Jahren 
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  32465 Gesamtbetrag der Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen am 
31.12.des Vorjahres 

 
325 Kredite für Investitionen von Kreditinstituten 
 3251 Kredite für Investitionen von Banken und Kreditinstituten 
  32511 Gesamtbetrag der Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten am 31.12 des Haus-

haltsjahres 
   325110 Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten in Euro mit festem Zins 
   325111 Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten in Euro mit variablem Zins 
   325112 Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten in Fremdwährung mit festem 

Zins 
   325113 Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten in Fremdwährung mit variablem 

Zins 
  32512 Betrag der Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 

Jahr 
  32513 Betrag der Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von 1 bis 

5 Jahren 
  32514 Betrag der Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von 

mehr als 5 Jahren 
  32515 Gesamtbetrag der Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten am 31.12.des Vorjah-

res 
 3252 Kredite für Investitionen von übrigen inländischen Kreditgebern 
  32521 Gesamtbetrag der Investitionskredite von übrigen inländischen Kreditgebern am 31.12 des 

Haushaltsjahres 
   325210 Investitionskredite von übrigen inländischen Kreditgebern in Euro mit festem Zins 
   325211  Investitionskredite von übrigen inländischen Kreditgebern in Euro mit variablem 

Zins 
   325212 Investitionskredite von übrigen inländischen Kreditgebern in Fremdwährung mit 

festem Zins 
   325213 Investitionskredite von übrigen inländischen Kreditgebern in Fremdwährung mit 

variablem Zins 
  32522 Betrag der Investitionskredite von übrigen inländischen Kreditgebern mit einer Restlaufzeit 

bis zu 1 Jahr 
  32523 Betrag der Investitionskredite von übrigen inländischen Kreditgebern mit einer Restlaufzeit 

von 1 bis 5 Jahren 
  32524 Betrag der Investitionskredite von übrigen inländischen Kreditgebern mit einer Restlaufzeit 

von mehr als 5 Jahren 
  32525 Gesamtbetrag der Investitionskredite von übrigen inländischen Kreditgebern am 31.12.des 

Vorjahres 
 3253 Kredite für Investitionen von übrigen ausländischen Kreditgebern 
  32531 Gesamtbetrag der Investitionskredite von übrigen ausländischen Kreditgebern am 31.12 des 

Haushaltsjahres 
   325310 Investitionskredite von übrigen ausländischen Kreditgebern in Euro mit festem Zins 
   325311 Investitionskredite von übrigen ausländischen Kreditgebern in Euro mit variablem 

Zins 
   325312 Investitionskredite von übrigen ausländischen Kreditgebern in Fremdwährung mit 

festem Zins 
   325313 Investitionskredite von übrigen ausländischen Kreditgebern in Fremdwährung mit 

variablem Zins 
  32532 Betrag der Investitionskredite von übrigen ausländischen Kreditgebern mit einer Restlaufzeit 

bis zu 1 Jahr 
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  32533 Betrag der Investitionskredite von übrigen ausländischen Kreditgebern mit einer Restlaufzeit 
von 1 bis 5 Jahren 

  32534 Betrag der Investitionskredite von übrigen ausländischen Kreditgebern mit einer Restlaufzeit 
von mehr als 5 Jahren 

  32535 Gesamtbetrag der Investitionskredite von übrigen ausländischen Kreditgebern am 31.12.des 
Vorjahres 

 
 
33  Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
 
331 Kredite zur Liquiditätssicherung vom öffentlichen Bereich (entfällt ab 2013) 
 3311 Gesamtbetrag der Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich am 31.12 des Haushaltsjahres 
  33110 Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich in Euro mit festem Zins 
  33111 Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich in Euro mit variablem Zins 
  33112 Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich in Fremdwährung mit festem Zins 
  33113 Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich in Fremdwährung mit variablem Zins 
 3312 Betrag der Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
 3315 Gesamtbetrag der Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich am 31.12.des Vorjahres 
 
332  Kredite zur Liquiditätssicherung vom privaten Kreditmarkt (entfällt ab 2013) 
 3321 Gesamtbetrag der Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt am 31.12 des Haushaltsjahres 
  33210 Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt in Euro mit festem Zins 
  33211 Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt in Euro mit variablem Zins 
  33212 Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt in Fremdwährung mit festem Zins 
  33213 Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt in Fremdwährung mit variablem Zins 
 3322 Betrag der Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
 3325 Gesamtbetrag der Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt am 31.12.des Vorjahres 
 
NEU ab 2013: 333 Kredite zur Liquiditätssicherung (mit entsprechender Untergliederung) 
 
 
34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 
 
341 Summe der Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 
 3411 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-

kommen am 31.12 des Haushaltsjahres 
 3412 Betrag Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen mit 

einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
 3413 Betrag Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen mit ei-

ner Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre 
 3414 Betrag Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen mit 

einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 
 3415 Gesamtbetrag Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 

am 31.12.des Vorjahres 
 
 
35  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
 
351  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
 3511 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen am 31.12 des Haushaltsjahres 
 3512 Betrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
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 3513 Betrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 
Jahren 

 3514 Betrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 
Jahren 

 3515 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen am 31.12.des Vorjahres 
 
 
36  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
 
361  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
 3611 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen am 31.12 des Haushaltsjahres 
 3612 Betrag der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
 3613 Betrag der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren 
 3614 Betrag der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 
 3615 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen am 31.12.des Vorjahres 
 
  
37  Sonstige Verbindlichkeiten 
 
371 Sonstige Verbindlichkeiten 
 3711 Gesamtbetrag der sonstigen Verbindlichkeiten am 31.12 des Haushaltsjahres 
  37110 Gesamtbetrag der sonstigen Verbindlichkeiten in Euro mit festem Zins 
  37111 Gesamtbetrag der sonstigen Verbindlichkeiten in Euro mit variablem Zins 
  37112 Gesamtbetrag der sonstigen Verbindlichkeiten in Fremdwährung mit festem Zins 
  37113 Gesamtbetrag der sonstigen Verbindlichkeiten in Fremdwährung mit variablem Zins 
 3712 Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 
 3713 Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren 
 3714 Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 
 3715 Gesamtbetrag der sonstigen Verbindlichkeiten am 31.12.des Vorjahres 
 
 
38 Erhaltene Anzahlungen 
 
381 Erhaltene Anzahlungen 
 3811 Erhaltene Anzahlungen 
 
39  Passive Rechnungsabgrenzung 
 
391 Passive Rechnungsabgrenzung  
 3911 Passive Rechnungsabgrenzung    
 
 
4.2 Die Erhebungsmerkmale zu den Erträgen und Aufwendungen 
 
In der Finanzstatistik werden die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Inves-
titions- und Finanzierungstätigkeit jeweils nach Arten gegliedert als Ergebnisse aus der Ergebnisrechnung des 
doppischen Jahresabschlusses der Gemeinden erfasst. In den jährlichen Meldungen der Gemeinden sind sie den 
finanzstatistischen Produktgruppen zugeordnet anzugeben. In dieser Statistik werden zudem vierteljährlich zum 
Quartalsende die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstä-
tigkeit jeweils nach Arten entsprechend der finanzstatistischen Systematik erfasst. Die Festlegung der abzubil-
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denden Produktgruppen ist dabei länderübergreifend erfolgt, z. B. die Produktgruppen im Produktbereich "Soziale 
Leistungen".  
 
Derzeit sind nachfolgende Erhebungsmerkmale festgelegt worden. Wenn bei diesen Merkmalen die vierte Stelle 
aus dem Zeichen „-„ besteht, ist zu beachten, dass eine weitere Untergliederung nach finanzstatistisch bestimm-
ten Bereichen (Bereichsabgrenzung) vorzunehmen ist (vgl. Abschnitt 3.5). Auf gesonderte Erläuterungen zu den 
einzelnen Erhebungsmerkmalen wurde jedoch verzichtet. Die weitere Entwicklung, ggf. unter Anpassung der 
Erhebungsmerkmale, bleibt abzuwarten. 
 
 
40  Steuern und ähnliche Abgaben 
 
401  Realsteuern 
  4011 Grundsteuer A 
  4012   Grundsteuer B 
  4013 Gewerbesteuer 
 
402 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern 
 4021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
 4022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
 
403  Sonstige Gemeindesteuern 
  4031 Vergnügungssteuer 
  4032 Hundesteuer 
  4033 Jagdsteuer 
  4034 Zweitwohnungssteuer 
  4035  Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer 
  4036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 
 
404  Steuerähnliche Erträge 
  4041 Fremdenverkehrsabgaben 
  4042 Abgaben von Spielbanken 
  4049 Sonstige steuerähnliche Erträge 
 
405  Ausgleichsleistungen 
  4051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich  
  4052 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende  
 
 
41  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
411  Schlüsselzuweisungen 
  4111  Schlüsselzuweisungen vom Land 
    
412  Bedarfszuweisungen 
  4121 Bedarfszuweisungen vom Land 
  4122 Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)   
    
413  Sonstige allgemeine Zuweisungen 
  4130 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 
  4131  Allgemeine Zuweisungen vom Land 
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414  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
  414- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
     
416  Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 
  4161  Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 
    
418  Allgemeine Umlagen 
  4181 Allgemeine Umlagen vom Land 
  4182 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) 
     
 
42 Sonstige Transfererträge 
 
421   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen   
  4211 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 
     
422   Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 
  4221 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 
    
423   Schuldendiensthilfen 
  423- Schuldendiensthilfen 
     
429   Andere sonstige Transfererträge 
  4291 Andere sonstige Transfererträge 
 
 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
 
431 Verwaltungsgebühren 
  4311 Verwaltungsgebühren 
  

432  Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 
  4321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 
  
436  Zweckgebundene Abgaben 
  4361 Zweckgebundene Abgaben 

    
437   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 
  4371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 
 
438   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 
  4381 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 
 
 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
441  Mieten und Pachten 
  4411  Mieten und Pachten 
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442  Erträge aus Verkauf  
 4421 Erträge aus Verkauf 
 
446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 
  4461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
448  Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 
 448- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 
 
449  Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 
 4491 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende 
 4492 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II 
 4493 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung II von Arbeitssuchenden 
 
 
45  Sonstige ordentliche Erträge 
 
451 Konzessionsabgaben 
 4511 Konzessionsabgaben 

 
452 Erstattungen von Steuern 
  4521 Erstattungen von Steuern 
 
454 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen  

4541 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude 
4542 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 
4547   Verrechnungserträge bei Vermögensgegenständen 

 
455  Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen 
 4551  Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen 

 4557   Verrechnungserträge bei Finanzanlagen 
 
456  Weitere sonstige ordentliche Erträge 
 4561 Bußgelder 
 4562  Säumniszuschläge 
 4563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften 
  
457 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 
 4571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 
 
458 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 
 4581 Erträge aus Zuschreibungen 
 4582 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 
 4583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 
 
459 Andere sonstige ordentliche Erträge 
 4591 Andere sonstige ordentliche Erträge 
 
 



 
 

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 
KOMMUNALE FINANZSTATISTIK 

FINANZSTATISTISCHE ERHEBUNGSMERKMALE 2921 

46 Finanzerträge 
 
461 Zinserträge 
 461- Zinserträge 

    
465 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 
 4651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 
 
469  Sonstige Finanzerträge 
 4691  Sonstige Finanzerträge 
      
 
47  Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 
 
471  Aktivierte Eigenleistungen 
 4711 Aktivierte Eigenleistungen 
 
472  Bestandsveränderungen 
 4721  Bestandsveränderungen 
 
 
48  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
 
481  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
 4811  Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 

 
 
49  Außerordentliche Erträge 

 
491   Außerordentliche Erträge 
  4911 Außerordentliche Erträge 

 
 

50 Personalaufwendungen 
 
501  Dienstaufwendungen 
  5011 Beamte 
  5012 Tariflich Beschäftigte 
  5019 Sonstige Beschäftigte 
 
502  Beiträge zu Versorgungskassen 
  5022 Tariflich Beschäftigte  
  5029 Sonstige Beschäftigte 
 
503  Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
  5031 Beamte    
  5032 Tariflich Beschäftigte  
 5039 Sonstige Beschäftigte 

 
504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 
 5041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 
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505  Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 
 5051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 

 
506  Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 
 5061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 

 
 

51 Versorgungsaufwendungen 
 
511 Versorgungsbezüge 
 5111 Beamte  
 5112 Tariflich Beschäftigte  
  5119 Sonstige Beschäftigte 
 
512   Beiträge zu Versorgungskassen 
  5121 Beamte 
 
513  Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
  5131 Beamte    
  5132 Tariflich Beschäftigte  
   5139 Sonstige Beschäftigte 
 
514  Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 
 5141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 
 
515  Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 
 5151 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 
 
516  Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 
 5161 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 
 
 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
521  Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens  
 5215  Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
 5216 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 
 5218 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen 
 
523   Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 523- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 

    
524 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 
 5241 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
 5242 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens 
 
525 Bewirtschaftung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens 
 5251 Haltung von Fahrzeugen 
 5255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 
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527  Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 
 5271 Lernmittel  
   
528  Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 
 5281 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 
 
529   Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 
 5291   Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 
  
 
53 Transferaufwendungen 
 
531 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  
 531- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
   
532 Schuldendiensthilfen 
 532- Schuldendiensthilfen 
     
533  Sozialtransferaufwendungen 
 5331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 
  5332   Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen 
 5333 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 
 5334 Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden 
 5335 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende 
 5336 Arbeitslosengeld II 
  5337 Leistungen zur Eingliederung II von Arbeitssuchenden 
  5338 Leistungen für Bildung und Teilhabe 
  5339   Sonstige soziale Leistungen 

 
534  Steuerbeteiligungen 
  5341 Gewerbesteuerumlage 
  5342 Finanzierungsbeteiligung an den Lasten Deutsche Einheit  
 
535  Allgemeine Zuweisungen 
  5352 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) 
     
537  Allgemeine Umlagen 
  5371 Allgemeine Umlagen an das Land 
  5372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 
  5373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 
     
539  Sonstige Transferaufwendungen 
 5391 Sonstige Transferaufwendungen 
 
 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
541  Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 
 5411  Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 
 5412 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 
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542  Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 
 5421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 
 5422  Mieten und Pachten 
 5423 Leasing 
  5429  Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 

 
543  Geschäftsaufwendungen 
  5431  Geschäftsaufwendungen 

 
544    Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 
 5441   Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 

 
546  Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 
 5461 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 
 5462 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung I von Arbeitssuchenden 
 5463  Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende 
 5468 Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen 
    
547  Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen 
  5471  Wertveränderungen bei Sachanlagen 
  5472  Wertveränderungen bei Finanzanlagen 
  5473  Wertveränderungen beim Umlaufvermögen 
  5477 Verrechnungsaufwendungen bei Vermögensgegenständen 
  5478 Verrechnungsaufwendungen bei Finanzanlagen 
 
548 Besondere ordentliche Aufwendungen 
 5481  Bußgelder 
 5482 Säumniszuschläge 
 5483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften 
  
549  Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
  5491  Verfügungsmittel 
  5492 Fraktionszuwendungen 
  5499  Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
 
551 Zinsaufwendungen 
 551- Zinsaufwendungen 
    
555  Sonstige Finanzaufwendungen 
 5551  Kreditbeschaffungskosten 
 5559  Sonstige Finanzaufwendungen 
 
   
57   Bilanzielle Abschreibungen 

 
571  Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 
 5711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 
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572  Abschreibungen auf Finanzanlagen 
 5721  Abschreibungen auf Finanzanlagen 
 
573  Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 
 5731  Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 
 

 
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
 
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
 5811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
    

 
59  Außerordentliche Aufwendungen 
 
591 Außerordentliche Aufwendungen  
 5911 Außerordentliche Aufwendungen  
 
 
4.3 Die Erhebungsmerkmale zu den Einzahlungen und Auszahlungen 
 
In der Finanzstatistik werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus 
Investitions- und Finanzierungstätigkeit jeweils nach Arten gegliedert als Finanzergebnisse aus der Finanzrech-
nung des doppischen Jahresabschlusses der Gemeinden erfasst. In den jährlichen Meldungen der Gemeinden 
sind sie den finanzstatistischen Produktgruppen zugeordnet anzugeben. In dieser Statistik werden zudem viertel-
jährlich zum Quartalsende die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus 
Investitions- und Finanzierungstätigkeit jeweils nach Arten entsprechend der finanzstatistischen Systematik er-
fasst. Die Festlegung der abzubildenden Produktgruppen, z.B. Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
u.a. ist länderübergreifend erfolgt.  
 
Derzeit sind nachfolgende Erhebungsmerkmale festgelegt worden. Wenn bei diesen Merkmalen die vierte Stelle 
aus dem Zeichen „-„ besteht, ist zu beachten, dass eine weitere Untergliederung nach finanzstatistisch bestimm-
ten Bereichen (Bereichsabgrenzung) vorzunehmen ist (vgl. Abschnitt 3.5). Auf gesonderte Erläuterungen zu den 
einzelnen Erhebungsmerkmalen wurde jedoch verzichtet. Die weitere Entwicklung, ggf. unter Anpassung der 
Erhebungsmerkmale, bleibt abzuwarten. 
 
60  Steuern und ähnliche Abgaben 
 
601  Realsteuern 
  6011 Grundsteuer A 
  6012   Grundsteuer B 
  6013 Gewerbesteuer 
 
602 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern 
 6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
  6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
 
603  Sonstige Gemeindesteuern 
  6031 Vergnügungssteuer 
  6032 Hundesteuer 
  6033 Jagdsteuer 
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  6034 Zweitwohnungssteuer 
   6035  Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer 
   6036  Steuer auf sexuelle Vergnügungen 
 
604  Steuerähnliche Einzahlungen 
  6041 Fremdenverkehrsabgaben 
  6042 Abgaben von Spielbanken 
  6049 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen 
 
605  Ausgleichsleistungen 
  6051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich  
  6052 Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende  
 
 
61  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
611  Schlüsselzuweisungen 
  6111 Schlüsselzuweisungen vom Land 
    
612  Bedarfszuweisungen 
  6121 Bedarfszuweisungen vom Land 
  6122  Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV) 
     
613  Sonstige allgemeine Zuweisungen 
  6130 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 
  6131 Allgemeine Zuweisungen vom Land 
 
614  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
  614-  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
     
618  Allgemeine Umlagen 
   6181 Allgemeine Umlagen vom Land (z.B. Erstattung Einheitslasten) 
  6182  Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)   
 
     
62 Sonstige Transfereinzahlungen 
 
621   Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen   
  6211 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 
     
622   Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 
  6221 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 
     
623   Schuldendiensthilfen 
  623- Schuldendiensthilfen 
     
629   Andere sonstige Transfereinzahlungen 
  6291 Andere sonstige Transfereinzahlungen 
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63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
 
631 Verwaltungsgebühren 
  6311 Verwaltungsgebühren 
     
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 
  6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 
 
636  Zweckgebundene Abgaben 
  6361 Zweckgebundene Abgaben 
 
 
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
641  Mieten und Pachten 
  6411  Mieten und Pachten 
     
642   Einzahlungen aus Verkauf 
  6421  Einzahlungen aus Verkauf 
     
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 
  6461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
648  Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 
  648- Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 
    
649  Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 
  6491 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende 
  6492 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II 
   6493 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung II von Arbeitssuchenden 
 
 
65  Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
651 Konzessionsabgaben 
 6511 Konzessionsabgaben 

 
652 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang 
 6521 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang 
 
656 Besondere Einzahlungen 
  6561  Bußgelder 
 6562  Säumniszuschläge 
 6563  Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften 
  
659 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 6591 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
 
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
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661 Zinseinzahlungen 
 661- Zinseinzahlungen 
    
665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 
 6651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 
 
669  Sonstige Finanzeinzahlungen 
 6691  Sonstige Finanzeinzahlungen 
 
 
67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 (Meldepflichtig nur, wenn die Merkmale 60xx bis 66xx nicht erhoben werden) 
 6711 Nicht ergebniswirksame Einzahlungen 
 6712 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
 
68  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
681  Investitionszuwendungen 
 681-  Investitionszuwendungen 
  
682  Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 
  6821  Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 
 
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenständen   
  6831  Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  
  6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen   

   
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 
  6841  Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien 
  6842 Einzahlungen aus der Veräußerung von nicht börsennotierten Aktien 
  6843 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten 
  6844 Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten 
  6845  Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren 
  6846  Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren 
  6847  Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzderivaten 
  6848  Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen 
 
685  Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 
  6851 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 
  
686   Rückflüsse von Ausleihungen 
 686-  Rückflüsse von Ausleihungen 
  
688  Beiträge und ähnliche Entgelte 
  6881  Beiträge und ähnliche Entgelte 
 
689  Sonstige Investitionseinzahlungen 
  6891 Sonstige Investitionseinzahlungen 
 
 
69  Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
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691  Einzahlungen aus der Herausgabe von Anleihen  
 691- Einzahlungen aus der Herausgabe von Anleihen 
   
692  Kreditaufnahmen für Investitionen  
  692- Kreditaufnahmen für Investitionen  
   
693   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 
  693- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 
   
694  Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung 
 694- Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung 
   
695  Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)   
 695- Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) 
   
 
70 Personalauszahlungen 
 
701  Dienstbezüge 
  7011 Beamte 
  7012 Tariflich Beschäftigte  
  7019 Sonstige Beschäftigte 
     
702  Beiträge zu Versorgungskassen 
  7022 Tariflich Beschäftigte  
  7029 Sonstige Beschäftigte 
 
703  Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
  7031 Beamte    
  7032 Tariflich Beschäftigte  
    7039 Sonstige Beschäftigte 

 
704 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 
  7041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 
   

 
71 Versorgungsauszahlungen 
 
711  Versorgungsbezüge 
  7111 Beamte  
  7112 Tariflich Beschäftigte  
  7119 Sonstige Beschäftigte 
 
712   Beiträge zu Versorgungskassen 
   7121 Beamte 
 
713  Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
  7131 Beamte    
  7132 Tariflich Beschäftigte  
  7139 Sonstige Beschäftigte 
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714 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 
 7141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 
    
 
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
721  Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens  
 7215  Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
 7216 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 
  
723   Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 723- Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 

    
724 Bewirtschaftung und Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 
 7241 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
 7242 Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 
 
725 Bewirtschaftung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens 
 7251 Haltung von Fahrzeugen 
 7255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 
 
727  Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 
 7271 Lernmittel  
  
728   Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 
 7281 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 
 
729   Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 
 7291   Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 
  
 
73 Transferauszahlungen 
 
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  
 731- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
   
732 Schuldendiensthilfen 
 732- Schuldendiensthilfen 
     
733  Sozialtransferauszahlungen 
 7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 
  7332   Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen 
   7333 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 
  7334 Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden 
  7335 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende 
  7336 Arbeitslosengeld II 
   7337 Leistungen zur Eingliederung II von Arbeitssuchenden 
   7338 Leistungen für Bildung und Teilhabe 
   7339   Sonstige soziale Leistungen 
 
734  Steuerbeteiligungen 
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  7341 Gewerbesteuerumlage 
  7342 Finanzierungsbeteiligung an den Lasten Deutsche Einheit  
 
735  Allgemeine Zuweisungen 
  7352 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) 
     
737  Allgemeine Umlagen 
  7371 Allgemeine Umlagen an das Land 
  7372  Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 
  7373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 
     
739  Sonstige Transferauszahlungen 
 7391 Sonstige Transferauszahlungen 
 
 
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
741  Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 
 7411  Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 
 7412 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 
 
742  Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 
 7421 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 
 7422  Mieten und Pachten 
 7423 Leasing 
  7429  Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 

 
743  Geschäftsauszahlungen 
  7431  Geschäftsauszahlungen 
 
744    Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 
 7441   Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 

 
746  Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 
  7461 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 
  7462 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung I von Arbeitssuchenden 
  7463  Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende 
  7468 Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen 
 
748 Besondere Auszahlungen 
 7481  Bußgelder 
 7482 Säumniszuschläge 
 7483 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften 
     
749  Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
  7491 Verfügungsmittel 
  7492 Fraktionszuwendungen 
  7499  Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
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75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 
 
751 Zinsauszahlungen 
 751- Zinsauszahlungen 
    
759  Sonstige Finanzauszahlungen 
 7591  Kreditbeschaffungskosten 
 7599  Sonstige Finanzauszahlungen 
 
 
77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 (Meldepflichtig nur, wenn die Merkmale 70xx bis 75xx nicht erhoben werden) 
 7711 Nicht ergebniswirksame Auszahlungen 
 7712 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
 
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 
 781- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 
    
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
 7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 

 
783  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 

7831 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 
i.H.v. 410 Euro 

7832 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgren-
ze i.H.v. 410 Euro 

 
784  Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
  7841  Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien 
 7842 Auszahlungen für den Erwerb von nicht börsennotierten Aktien 
 7843 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten 
 7844 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten 
 7845   Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren 
 7846   Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren 
 7847   Auszahlungen für den Erwerb von Finanzderivaten 
  7848  Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen 
 
785 Baumaßnahmen 
 7851 Hochbaumaßnahmen 
 7852 Tiefbaumaßnahmen 
 7853 Sonstige Baumaßnahmen 
 
786 Gewährung von Ausleihungen 
 786- Gewährung von Ausleihungen 
 
789  Sonstige Investitionsauszahlungen 
  7891 Sonstige Investitionsauszahlungen 
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79  Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 
791  Auszahlungen aus der Rückzahlung von Anleihen  
 791- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Anleihen 
   
792 Tilgung von Krediten für Investitionen 
 792- Tilgung von Krediten für Investitionen 
    
793  Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 
 793-  Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 
    
794 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden 
 794- Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden 
    
 795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) 
 795- Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) 
 
 
4.4 Die Bereichsabgrenzung innerhalb der Finanzstatistiken 
 
4.4.1 Die Inhalte der Bereichsabgrenzung 
 
Im Rahmen der Finanzstatistiken werden nicht nur der Bestand an Vermögen und Schulden der Gemeinden, 
sondern auch deren Zugang und Veränderungen in Form von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen 
und Auszahlungen jährlich auf das Haushaltsjahr bezogen, ggf. auch unterjährig, statistisch erfasst. Deshalb 
bedarf es bei einigen Erhebungsmerkmalen einer über den Viersteller hinausgehend weiteren Differenzierung. 
Dies wird dadurch erreicht, dass eine mehrstufige Bereichsabgrenzung zu beachten ist, mit deren Hilfe u.a. Lauf-
zeiten und Währungen der Kredite, Zu- und Abgänge, Tilgungen und Umschuldungen erfasst werden können.  
 
Bereichsabgrenzung A 
0  Bund 
1  Land 
2  Gemeinden (GV) 
3  Zweckverbände und dergl. 
4  Gesetzliche Sozialversicherung 
5  Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 
6  Sonstige öffentliche Sonderrechnungen 
7  Private Unternehmen 
8  Übrige Bereiche 
9 (nicht belegt) 
 
Bereichsabgrenzung B 
0  Bund 
1  Land 
2  Gemeinden (GV) 
3  Zweckverbände und dergl. 
4  Gesetzliche Sozialversicherung   
5  Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 
6  Sonstige öffentliche Sonderrechnungen 
7  Kreditinstitute 
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8  Sonstiger inländischer Bereich 
9  Sonstiger ausländischer Bereich 
 
Bereichsabgrenzung C 
0  Berichtigungen 
1  Laufzeit bis 1 Jahr 
2  Laufzeit 1 bis 5 Jahre 
3  Laufzeit mehr als 5 Jahre 
6  Sonstige Zugänge  
7  Sonstige Abgänge 
4, 5, 8 und 9 (nicht belegt) 
 
Bereichsabgrenzung D 
0  Euro-Währung (fester Zins) 
1  Euro-Währung (variabler Zins) 
2  Fremdwährung (fester Zins) 
3  Fremdwährung (variabler Zins) 
4  Umschuldungen   
5  Ordentliche Tilgung  
6  Außerordentliche Tilgung  
7, 8 und 9 (nicht belegt) 
 
 
4.4.2 Die Zuordnungen bei der Bereichsabgrenzung 
 
4.4.2.1 Allgemeine Zwecke 
 
Die für zutreffende Abgrenzung geschaffene Bereichsabgrenzung ist so aufgebaut, dass sie generell bei den 
Finanzstatistiken, z.B. der Ertrags- und Aufwandsstatistik, Zahlungsartenstatistik u.a. zur Anwendung kommen 
kann. Außerdem können im Rahmen der Finanzstatistiken auch noch Sonderangaben erfragt werden, z.B. der 
Stand der Bürgschaften u.a. Die Anwendung ist auf der Grundlage der finanzstatistischen Zuordnungen (Erläute-
rungen) sowie den nachfolgenden Erläuterungen zur Bereichsabgrenzung vorzunehmen.  
 
 
3.5.2.2 Die Zuordnungen zur Bereichsabgrenzung A 
 
Die Bereichsabgrenzung A ist bei folgenden Finanzarten anzuwenden: 
1.  In der Ergebnisrechnung 
 - bei den Ertragsarten: 414, 423, 448, 
 - bei den Aufwandsarten: 523, 531, 532. 
2. In der Finanzrechnung 
 - bei den Einzahlungsarten: 614, 623, 648, 681, 
 - bei den Auszahlungsarten: 731,732, 781. 
 
Innerhalb der finanzstatistischen Kontengliederung sind als vierte Stelle folgende Bereiche anzugeben: 
  
 ... 0   Bund 
     
 ... 1   Land 
  Land Nordrhein-Westfalen, alle übrigen Länder einschließlich Stadtstaaten; 
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 ... 2   Gemeinden und Gemeindeverbände 
  Gemeinden, Kreise, Landschaftsverbände, Regionalverband Ruhrgebiet StädteRegion Aachen; 
   
 ... 3   Zweckverbände 

In diesem Bereich werden alle Verbände und sonstigen Organisationen in öffentlich-rechtlicher Form 
zusammengefasst, die kommunale Aufgaben erfüllen und mindestens eine Gemeinde oder einen 
Gemeindeverband zum Mitglied haben – jedoch keine Sparkassenzweckverbände (vgl. Bereich ...6) 
-. 

  Dazu gehören: 
  Schulverbände, 
  Nachbarschaftsverbände, 
  Wasser- und Bodenverbände, 
  Planungsverbände, 

sonstige Organisationen mit kommunaler Aufgabenerfüllung, wie sie nach Landesrecht oder Bun-
desrecht festgelegt sind; 

   
 ... 4    Gesetzliche Sozialversicherung 
  Träger der gesetzlichen Krankenversicherung, 
  Träger der gesetzlichen Pflegeversicherung, 
  Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, 
  Träger der gesetzlichen Rentenversicherung,  
  Träger der gesetzlichen Altershilfe für Landwirte, 
  Träger der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung (Bundesagentur für Arbeit); 
     
 ... 5   Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 

Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinden (GV), für die Sonderrechnungen geführt werden,  
in öffentlicher Rechtsform, z.B. Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Anstalten des 
öffentlichen Rechts, auch öffentliche Fonds, 
in privatrechtlicher Rechtsform, z.B. Unternehmen, an denen Gemeinden, Gemeindeverbände und 
Zusammenschlüsse von diesen überwiegend, d.h. mit mehr als 50 v.H. am Nennkapital (Grund- und 
Stammkapital) unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind; 

   
 ... 6  Sonstige öffentliche Sonderrechnungen 
  Betriebe des Bundes und der Länder, die nach § 26 BHO/LHO geführt werden, 

Sondervermögen des Bundes und der Länder mit eigener Wirtschafts- und Rechnungsführung, auch 
Lastenausgleichsfonds (LAF), ERP-Sondervermögen; 
Unternehmen in der Sonderrechtsform des öffentlichen Rechts, z.B. öffentlich-rechtliche Kreditan-
stalten, Sparkassen (auch in Zweckverbandsform), Rundfunk- und Fernsehanstalten u.ä., 
Unternehmen des privaten Rechts, wenn Bund, Länder und Zusammenschlüsse von diesen über-
wiegend, d.h. mit mehr als 50 v.H. am Nennkapital (Grund- und Stammkapital), unmittelbar beteiligt 
sind; 
Kommunale Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen; 
Landesverband Lippe; 

   
 ... 7  Private Unternehmen 

Alle Unternehmen, die nicht öffentliche wirtschaftliche Unternehmen (vgl. Bereiche ...5 und ...6) sind, 
  Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, GmbH u.a.), 
  Personengesellschaften (OHG, KG u.a.), 
  Rechtsfähige Vereine, Stiftungen, 
  Arbeitsstätten der freien Berufe, 
  Landwirtschaftliche Betriebe, 
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  Handwerksbetriebe, 
  Einkaufs- / Verkaufsvereinigungen; 
   
 ... 8  Übrige Bereiche 

Natürliche und juristische Personen, die nicht den Bereichen ...0 bis ...7 zuzuordnen sind, insbeson-
dere Organisationen ohne Erwerbscharakter (einschl. deren Anstalten und Einrichtungen), soweit 
diese nicht als Unternehmen oder Teil eines Unternehmens zu betrachten sind. 

  Dazu gehören: 
  Kirchen, Orden, religiöse und weltanschauliche Vereinigungen,  
  Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege, 

Organisationen in den Bereichen Erziehung, Wissenschaft und Kultur, Sport- und Jugendpflege, 
  Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen, 

Wirtschaftsverbände und öffentlich-rechtliche Wirtschafts- und Berufsvertretungen, 
  Gewerkschaften, 
  politische Parteien, 
  Wasser- und Bodenverbände, soweit sie nicht dem Bereich 3 zugerechnet werden. 
  Weiter gehören hierher: 

Natürliche und juristische Personen des Auslands, soweit sie nicht als Unternehmen anzusehen 
sind, 

  Europäische Gemeinden,  
  Einrichtungen der Europäischen Union, sonstige internationale Organisationen; 
   
 ... 9    (nicht belegt) 
 
 
4.4.2.3 Die Zuordnungen zur Bereichsabgrenzung B 
 
Die Bereichsabgrenzung A ist bei folgenden Finanzarten anzuwenden: 
1.  In der Bilanz 
 - bei den Aktiva: 13, 142, 143, 
 - bei den Passiva: 32, 33. 
 
2. In der Ergebnisrechnung 
 - bei den Ertragsarten: 461, 
 - bei den Aufwandsarten: 551. 
 
3. In der Finanzrechnung 
 - bei den Einzahlungsarten: 661, 686, 692, 693,695, 
 - bei den Auszahlungsarten: 751, 786, 792, 793, 795. 
 
Innerhalb der finanzstatistischen Kontengliederung sind die Bereiche ...0 bis ...6, ohne Sparkassen, aus der Be-
reichsabgrenzung A zu übernehmen sowie folgende weitere Bereiche anzugeben: 
 

...7  Kreditinstitute 
  Banken, Sparkassen und sonstige Kreditinstitute; 
 
 ...8  Sonstiger inländischer Bereich 

Alle inländischen Organisationen bzw. natürliche und juristische Personen aus den Bereichen  ...7 
und ...8 der Bereichsabgrenzung A;  

  
 ...9  Sonstiger ausländischer Bereich 
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Alle ausländischen Organisationen bzw. natürliche und juristische Personen aus den Bereichen  ...7 
und ...8 der Bereichsabgrenzung A; 

  
 
4.4.2.3 Die Zuordnungen zur Bereichsabgrenzung C 
 
Die Bereichsabgrenzung C ist bei folgenden Finanzarten anzuwenden: 
1.  In der Bilanz 
 - bei den Aktiva: 13, 
 - bei den Passiva: 30, 32, 37. 
 
2. In der Finanzrechnung 
 - bei den Einzahlungsarten: 691, 692, 693, 694, 695, 
 - bei den Auszahlungsarten: 791, 792, 793, 794, 795. 
 
 
4.4.2.2 Die Zuordnungen zur Bereichsabgrenzung D 
 
Die Bereichsabgrenzung D ist bei folgenden Finanzarten anzuwenden: 
1.  In der Bilanz 
 - bei den Aktiva: ---, 
 - bei den Passiva: 30, 32, 33, 37. 
 
2. In der Finanzrechnung 
 - bei den Einzahlungsarten: 691, 692, 693, 694, 695, 
 - bei den Auszahlungsarten: 791, 792, 793, 794, 795. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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Abbildung  193  „Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Haushaltsplanung“ ………...……………………… 
Abbildung  194  „Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Haushaltsausführung“ ..…………………………….. 
Abbildung  195 „Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Haushaltsrechnung“ ..………………………………. 
Abbildung  196  „Beispiele für Prüfungsaussagen zum Jahresabschluss“ ..…………………………………………... 
Abbildung  197  „Berichtsgrundsätze für den Prüfungsbericht“ ..……………………………………………………….. 
Abbildung  198 „Die Möglichkeiten der Tenorierung des Bestätigungsvermerks“ ..…………………………………. 
Abbildung  199 „Ein Beispiel für einen Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss“ ..….................................. 
Abbildung  200 „Die Auftraggeber der örtlichen Rechnungsprüfung“ (§ 103) ……………………………….………. 
Abbildung  201  „Die gemeindlichen Jahresabschlussunterlagen“ ……….…………………………..…………........... 
Abbildung  202 „Prüfungsaussagen zum gemeindlichen Jahresabschluss“ …………………………………………. 
Abbildung  203 „Die Gesamtabschlussunterlagen der Gemeinde“ ..……………………………….…………………. 
Abbildung  204  „Beispiele für Prüfungssachverhalte beim Gesamtabschluss“ ..………………………………..…… 
Abbildung  205  „Die Dokumentation zur Programmprüfung“ ..……………………………………………….………… 
Abbildung  206 „Die Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung einer anderen Gemeinde“ ..……….………… 
Abbildung  207 „Ausschluss und Befangenheit des Prüfers“ …………………………………………………………... 
Abbildung  208 „Prüfungsfremde Leistungen“ (§ 104) ……………………………………..……………………………. 
Abbildung  209 „Ausschluss und Befangenheit des Prüfers“ …………………………………………………………… 
Abbildung  210 „Die Prüfungsaufgaben der Gemeindeprüfungsanstalt“ (§ 105) ………………………..…………... 
 
 
2.4 Abbildungen für den 12. Teil der Gemeindeordnung 
 
Abbildung  211  „Der kommunale Konzern“ ............................................................................................................. 
Abbildung  212  „Die Schritte zum Gesamtabschluss“ ..…....................................................................................... 
Abbildung  213  „Die Vorschriften im 12. Teil der Gemeindeordnung“ ..……………………………..………………. 
Abbildung  214  „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung“ ………..………………………..... 
Abbildung  215 „Ausgewählte deutsche Rechnungslegungsstandards“ ..…………………………………………….. 
Abbildung  216  „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ …………..……………………..………………… 
Abbildung  217  „Weitere wichtige Grundsätze“ ………………………………………………………………………….. 
Abbildung  218  „Der zulässige Verzicht auf einen Gesamtabschluss“ ..…………………………………....…………. 
Abbildung  219 „Die Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses“ (§ 116) ………………………………... 
Abbildung  220 „Das Aufstellungsverfahren beim Gesamtabschluss“ ……………………..………………………... 
Abbildung  221 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung“ ………..………….………………... 
Abbildung  222   „Die Struktur der  gemeindlichen Gesamtergebnisrechnung“ ..…………………….………….......... 
Abbildung  223  „Die Struktur der gemeindlichen Gesamtbilanz“ ..……………………….………..…………………… 
Abbildung  224   „Die Gestaltung des gemeindlichen Gesamtanhangs“ ..……………………..……………………….. 
Abbildung  225  „Die Gestaltung des gemeindlichen Gesamtlageberichts“ ..……………………..…………………… 
Abbildung  226 „Die Gesamtabschlussunterlagen der Gemeinde“ ......................................................................... 
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Abbildung  227 „Die Anwendung des § 96 GO NRW auf den Gesamtabschluss“ …………………………………... 
Abbildung  228  „Der Zeitraum des Verfügbarhaltens des Gesamtabschlusses 2013“ ..…………………………….. 
Abbildung  229  „Aspekte für das Verfügbarhalten im Internet“ ………………………………………………………… 
Abbildung  230  „Die Konsolidierungseinheiten“ …………………………………………………………………………. 
Abbildung  231 „Die Voraussetzungen bei Einbeziehung eines „Teilkonzernabschlusses“ ..……………………… 
Abbildung  232  „Die Eckpunkte für den gemeindlichen Konsolidierungskreis“ ..…………………………………… 
Abbildung  233  „Die Struktur der Bilanz nach § 266 HGB“ ..…………………………………………………………... 
Abbildung  234  „Die Gliederung der GuV beim Gesamtkostenverfahren“ ..………………………………………….. 
Abbildung  235   „Die Gliederung der GuV beim Umsatzkostenverfahren“ ..………………………………………….. 
Abbildung  236 „Die Messgrößen zur Feststellung der untergeordneten Bedeutung“ ..…………..…………………. 
Abbildung  237 „Beispiele für Beteiligungsverhältnisse von untergeordneter Bedeutung“ ………………………… 
Abbildung  238 „Die Angabepflichten der Verantwortlichen in der Gemeinde“ ……………………………………… 
Abbildung  239 „Die Aufstellungs- und Feststellungstermine von Abschlüssen“ ……….………….………………… 
Abbildung  240  „Die Eckpunkte für den örtlichen Zeitplan“ ………………………………..……………………………. 
Abbildung  241 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ ………..………….……………………………….. 
Abbildung  242  „Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“ …..………………………………….……………… 
Abbildung  243  „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung“ ……….…………………………... 
Abbildung  244  „Die Möglichkeiten der Tenorierung des Bestätigungsvermerks“ ..…………………………………. 
Abbildung  245   „Ein Beispiel für einen Bestätigungsvermerk für den Gesamtabschluss“ ………………………… 
Abbildung  246 „Die Inhalte des gemeindlichen Beteiligungsberichts“ (§ 117) ……………………………………… 
Abbildung  247   „Ein Beispiel einer städtischen Beteiligungsstruktur“ ..................................................................... 
 
 
3. Abbildungen im Kapitel III „Das Haushaltsrecht in der Gemeindehaushaltsverordnung“ 
 
3.1 Abbildungen für den 1. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung 
 
Abbildung  248 „Die gesetzlichen Vorgaben zur Anwendung der GoB“ ..…………………………………………….. 
Abbildung  249 „Die örtlich festzulegenden Wertgrenzen“ ……………………………………………………………… 
Abbildung  250  „Steuerungsrelevante Vorschriften in der Gemeindehaushaltsverordnung“ ……………………….. 
Abbildung  251 „Die Vorschriften in der Gemeindehaushaltsverordnung“ ..…………………………………………. 
Abbildung  252 „Die Muster zu Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung“ ..…………………………...…… 
Abbildung  253 „Die Vorschriften im 1. Abschnitt  der Gemeindehaushaltsverordnung“ ..…………………….……. 
Abbildung  254  „Der Grundsatz „Intergenerative Gerechtigkeit“ (§ 1) ..…………………………….………….……… 
Abbildung  255 „Die Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen“ ..…..………..………………………….. 
Abbildung  256 „Die Produktbereiche im NKF-Produktrahmen“ ............................................................................. 
Abbildung  257  „Die Elemente des gemeindlichen Haushaltsplans im NKF“ ………………………………………... 
Abbildung  258 „Die Anlagen zum gemeindlichen Haushaltsplan“  ……………………………………..……………. 
Abbildung  259  „Die Entwicklung des Eigenkapitals“ .............................................................................................. 
Abbildung  260 „Die Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben“ …………………………. 
Abbildung  261  „Die Angelegenheiten der Bezirksvertretungen“ ...……………………………………………………. 
Abbildung  262 „Die Zeitreihe im Haushaltsplan“ ..………………………..……………….…………………............... 
Abbildung  263 „Die Rechengröße Ertrag“ (§ 2) ……………………..……………………………….………............... 
Abbildung  264 „Die Rechengröße Aufwand“ ..…………………..……………………………………………………... 
Abbildung  265   „Die Komponenten des Ergebnisplans“ ......................................................................................... 
Abbildung  266 „Die Positionen im Ergebnisplan“ ……………………………………….………………………............ 
Abbildung  267  „Die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen“ ..………………..…...…… 
Abbildung  268 „Die Haushaltsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ …………………………………………….. 
Abbildung  269 „Die Haushaltsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ ………………………………….. 
Abbildung  270 „Die Haushaltsposition „Sonstige Transfererträge“ …………………………………………………… 
Abbildung  271 „Die Haushaltsposition „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ ……………………………………. 



 
 

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 
ABBILDUNGSÜBERSICHT 

NKF-ARBEITSHILFEN 2944 

Abbildung  272 „Die Haushaltsposition „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ ………………………………………… 
Abbildung  273 „Die Haushaltsposition „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ………………………………… 
Abbildung  274 „Die Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Erträge“ ……………………………………………….. 
Abbildung  275 „Die Haushaltsposition „Personalaufwendungen“ …………………………………………………….. 
Abbildung  276 „Die Haushaltsposition „Versorgungsaufwendungen“ ………………………………………………… 
Abbildung  277 „Die Haushaltsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ………………………….. 
Abbildung  278 „Die Haushaltsposition „Bilanzielle Abschreibungen“ ………………………………………………… 
Abbildung  279  „Die Übersicht über Zuwendungen an Dritte“ ..…………………………………...…………………… 
Abbildung  280 „Die Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ ……………………………………………………… 
Abbildung  281 „Die Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ………………………………………. 
Abbildung  282  „Die Erträge und Aufwendungen im NKF-Kontenrahmen“ ............................................................. 
Abbildung  283 „Ergebnisplan und „originärer“ Haushaltsausgleich“ ………………………………........................... 
Abbildung  284 „Ergebnisplan und „fiktiver“ Haushaltsausgleich“ …………………………………………..…………. 
Abbildung  285  „Die Zuordnungen für den gemeindlichen Ergebnisplan“ ..………………………………………….. 
Abbildung  286  „Die Zielsetzungen für den gemeindlichen Finanzplan“ (§ 3) ..……………………………………… 
Abbildung  287 „Die Rechengröße Einzahlungen“ …………..…………………..……………………………………… 
Abbildung  288 „Die Rechengröße Auszahlungen“ ..…………………………………………………………………… 
Abbildung  289  „Die Komponenten des Finanzplans“ ............................................................................................. 
Abbildung  290 „Die laufende Verwaltungstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan“ .………………………………… 
Abbildung  291 „Die Investitionstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan“ ……………………………………………… 
Abbildung  292  „Verwendung erhaltener nicht rückzahlbarer Investitionszuschüsse“ ..…………………………….. 
Abbildung  293 „Die Baumaßnahmen im gemeindlichen Finanzplan“ ..……………………………………………… 
Abbildung  294 „Die Gewährung von Investitionszuschüssen“ ..……………………………………………………… 
Abbildung  295 „Die Finanzierungstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan“ …………………………………………... 
Abbildung  296  „Die Einzahlungen und Auszahlungen im NKF-Kontenrahmen“ .................................................... 
Abbildung  297  „Die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln“ …………………………………………………….. 
Abbildung  298  „Die Ergänzung des Finanzplans um die Festsetzungen der Gesamtbeträge“ ……………………. 
Abbildung  299  „Die Zuordnungen für den gemeindlichen Finanzplan“ ..…………………………………………….. 
Abbildung  300  „Gestaltung und Inhalte der produktorientierten Teilpläne“ (§ 4) ................................................... 
Abbildung  301 „Die Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen“ ..………….…………….……………...... 
Abbildung  302 „Die Produktbereiche im NKF-Produktrahmen“ ............................................................................. 
Abbildung  303 „Die Inhalte der NKF-Produktbereiche“ ...……………………………………….…….………………. 
Abbildung  304 „Die Bildung von produktorientierten Teilplänen“ ..…………………………………………………… 
Abbildung  305 „Die Anforderungen an die örtliche Produktbildung“ ..……………………………………………….. 
Abbildung  306  „Die Inhalte von Produktbeschreibungen“ ….................................................................................. 
Abbildung  307 „Die Zusammensetzung einer Produktkennziffer“ ..……………………...…………..………………. 
Abbildung  308 „Die Zusammensetzung von Leistungsnummern“ ………………………..………….........………… 
Abbildung  309 „Wichtige Anforderungen an die Bildung von Teilplänen“ ………………………………………….. 
Abbildung  310  „Allgemeine Form des Teilergebnisplans“ ……………………..……………………………….……. 
Abbildung  311  „Die Haushaltspositionen im Teilergebnisplan“ ..……………………………………………..……... 
Abbildung  312 „Der Teilergebnisplan für den Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft“ ................................ 
Abbildung  313 „Überleitung des haushaltsmäßigen Ergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation“ .............. 
Abbildung  314 „Die Abbildung interner Leistungsbeziehungen“ ..……………………………………………………. 
Abbildung  315  „Allgemeine Form des Teilfinanzplans“ .……………………………………………………………… 
Abbildung  316  „Der Teilfinanzplan für den Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ................................... 
Abbildung  317 „Der Teilfinanzplan für einzelne Investitionsmaßnahmen“ …………………………………………… 
Abbildung  318 „Die Struktur des Haushaltssicherungskonzeptes“ (§ 5) …………….………………………………. 
Abbildung  319 „Die Schwellenwerte für ein Haushaltssicherungskonzept ……...…………………………………... 
Abbildung  320 „Die Konsolidierung im Haushaltssicherungskonzept“ ………………………………………………. 
Abbildung  321 „Die Grundsätze für Haushaltssicherungskonzepte“ ..…………….………………………………….. 
Abbildung  322 „Vergleiche beim Sanierungscontrolling“ ………………………………………………………………. 
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Abbildung  323  „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung“ ………..……………….………………… 
Abbildung  324  „Die Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung“ (§ 6) ........................................... 
Abbildung  325 „Die Gestaltung des gemeindlichen Vorberichtes“ (§ 7) ..…………………………………………… 
Abbildung  326 „Die betriebsbezogenen Leistungsbeziehungen“ ……………………………………………………… 
Abbildung  327 „Die Darstellung des gemeindlichen Personalbedarfs“ (§ 8) ..…………………………………...…. 
Abbildung  328 „Die Grundstruktur des Stellenplans“ …......................................................................................... 
Abbildung  329 „Die Grundstruktur der Stellenübersicht“ ....................................................................................... 
Abbildung  330 „Die Zeitreihe im Haushaltsplan“ (§ 9) ..………………………..………………………………..…… 
Abbildung  331 „Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung“ …….……………………… 
Abbildung  332 „Die Übersicht über die Anlagen zum gemeindlichen Haushaltsplan“ ..……………………………. 
Abbildung  333 „Der Nachtrags-Ergebnisplan“ (§ 10) ...………………………………………………………………… 
Abbildung  334  „Die Übersicht über die Anlagen zum gemeindlichen Haushaltsplan“ ……………………………… 
 
 
3.2 Abbildungen für den 2. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung 
 
Abbildung  335 „Die Vorschriften im 2. Abschnitt  der Gemeindehaushaltsverordnung“ ..…………………..……. 
Abbildung  336  „Der Grundsatz „Intergenerative Gerechtigkeit“ (§ 11) ..……………………………………………… 
Abbildung  337 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Planung“ ……….…….…………………………………………. 
Abbildung  338 „Die Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen“ ..…...…………………………………… 
Abbildung  339  „Die Produktbereiche im NKF-Produktrahmen“ ..……………………………………………………... 
Abbildung  340 „Die Rechengröße Ertrag“ ..…………………………………………………………………….............. 
Abbildung  341 „Die Rechengröße Aufwand“ ..…………………………….…………………………………………….. 
Abbildung  342 „Die Rechengröße Einzahlungen“ ..……………………………………………………………………. 
Abbildung  343 „Die Rechengröße Auszahlungen“ ..…………………………………………………………………… 
Abbildung  344  „Die Anwendung von Grundsätzen der Rechnungslegung“ ..………………………………………. 
Abbildung  345 „Die Gliederung des gemeindlichen Ergebnisplans“ ..……………………………………………….. 
Abbildung  346 „Die Gliederung des gemeindlichen Finanzplans“ ..…………………………………………………. 
Abbildung  347   „Die Kernelemente der gemeindlichen Steuerung“ (§ 12) …………………………………………... 
Abbildung  348 „Die gemeindlichen Steuerungsfelder“ …….…………………………………………………………… 
Abbildung  349 „Die Politikfelder nach dem NKF-Produktrahmen“ …………………………………………………… 
Abbildung  350  „Die Zielfunktionen bei gemeindlichen Zielen“ ..……………………………………………………… 
Abbildung  351   „Wichtige Funktionen gemeindlicher Leistungskennzahlen“ ..……………………………………….. 
Abbildung  352 „Die Auswahl von Leistungskennzahlen“ ……………………………………………………………… 
Abbildung  353 „Vergleiche beim Einsatz von Leistungskennzahlen“ .……………………………………………….. 
Abbildung  354 „Neue Informationen über die gemeindliche Haushaltswirtschaft“ ..………………………………... 
Abbildung  355  „Mögliche Module für ein gemeindliches Controlling“ ..………………………………………………. 
Abbildung  356 „Beispiele für gemeindliche Finanzmanagementbereiche“ ..………………………………………… 
Abbildung  357  „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung“ ………..…………………………………. 
Abbildung  358 „Die Verpflichtungsermächtigungen im Teilfinanzplan“ (§ 13) ..……………..……………………… 
Abbildung  359 „Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Einzelmaßnahmen“ ..………………………………… 
Abbildung  360  „Die Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung“ ..…………………...…………….. 
Abbildung  361  „Der Lebenszyklus bei gemeindlichen Investitionen (§ 14) ..……………..……………………........ 
Abbildung  362 „Die Kontrolle gemeindlicher Investitionen“ .…………………………………………….………........ 
Abbildung  363  „Die Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung“ ………………………………………………………   
Abbildung  364 „Die gemeindlichen Anschaffungskosten“ ……………….……………………………..……………… 
Abbildung  365  „Die gemeindlichen Herstellungskosten“ ..………………………………………..……………........... 
Abbildung  366  „Die Folgekosten gemeindlicher Investitionen“ ..…………………………..……………………........ 
Abbildung  367  „Die Herstellungskosten bei bestehenden Gebäuden“ ..…………………………………………….. 
Abbildung  368 „Instandsetzungen und Modernisierungen als Herstellungskosten“ ..…………………………........ 
Abbildung  369 „Die Übersicht zu gemeindlichen Herstellungskosten“ ..……………………….……………………. 
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Abbildung  370  „Die Kostengruppen der DIN 276“ ..………………………………………………………..…............... 
Abbildung  371 „Die fremden Finanzmittel“ (§ 16) ………………………………………………………………………. 
Abbildung  372 „Die Rechengröße Ertrag“ (§ 17) …………………………………………………………….............. 
Abbildung  373 „Die Rechengröße Aufwand“ ..………………………………………………………………………….. 
Abbildung  374  „Die Abbildung interner Leistungsbeziehungen“ ..……………….……………………………..……. 
Abbildung  375  „Die Erfassung interner Leistungsbeziehungen im NKF-Kontenrahmen“ ..……………………….. 
Abbildung  376  „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Kosten- und Leistungsrechnungen“ (§ 18) ………….…........ 
Abbildung  377 „Die Rechengröße Erlöse/Leistungen“ ..………………………………...………….…………............. 
Abbildung  378 „Die Rechengröße Kosten“ ..………….………………………………………………………………… 
Abbildung  379 „Die Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung“ ..…………………………………………. 
Abbildung  380  „Ergebnisrechnung und Kosten- und Leistungsrechnung“ ..………………………………………… 
Abbildung  381 „Regelungsbereiche für die örtliche Kosten- und Leistungsrechnung“ ..……………………………. 
 
 
3.3 Abbildungen für den 3. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung 
 
Abbildung  382 „Die Vorschriften im 3. Abschnitt  der Gemeindehaushaltsverordnung“ ..……………………..…. 
Abbildung  383  „Erträge und Aufwendungen im  gemeindlichen Ergebnisplan“ (§ 20) ..……………………………. 
Abbildung  384  „Die Laufende Verwaltungstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan“ ..……………………………… 
Abbildung  385  „Die Investitionstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan“ ..…………………………………………… 
Abbildung  386 „Die Finanzierungstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan“ ..……………………………………….. 
Abbildung  387  „Die Budgetierung im NKF“ (§ 21) ..……………………………………………………………………. 
Abbildung  388  „Die Maßgaben für die Bildung von Budgets“ ..……...………………………………………………. 
Abbildung  389  „Die Übertragung von Ermächtigungen“ (§ 22) .............................................................................. 
Abbildung  390 „Die Eckpunkte zu Ermächtigungsübertragungen“ ……………………………………………………. 
Abbildung  391 „Die Übersicht zur Übertragung von Ermächtigungen“ ..……………………………………............. 
Abbildung  392 „Beispiel für einen erweiterten Plan-/Ist-Vergleich“ ..…………………………………………………. 
Abbildung  393 „Die örtlichen Bewirtschaftungsvorgaben“ (§ 23) ……………………………………………………. 
Abbildung  394  „Der Verzicht auf Kleinbeträge“  ……………………………………………………………………….. 
Abbildung  395 „Die Unterrichtungspflichten gegenüber dem Rat der Gemeinde“ (§ 24) …………………………. 
Abbildung  396  „Die Grundsätze für Vergabeverfahren“ (§ 25) ………………………………………………………. 
Abbildung  397 „Die Schwellenwerte der Europäischen Union“ ………..……………………………………………... 
Abbildung  398 „Die Vorgaben für dynamische elektronische Verfahren“ ..………………………………………….. 
Abbildung  399 „Die Rahmenbedingungen in den Vergabegrundsätzen“ ..………………………………………….. 
Abbildung  400 „Der Umgang mit gemeindlichen Forderungen“ (§ 26) ..……………………………………………... 
Abbildung  401 „Übersicht über Forderungsausfälle bei der Gemeinde“ …………………………………………….. 
 
 
 
3.4 Abbildungen für den 4. Abschnitt  der Gemeindehaushaltsverordnung 
 
Abbildung  402 „Sachverhalte für gemeindliche Dokumentationspflichten“ ……………………………………….. 
Abbildung  403 „Die Vorschriften im 4. Abschnitt  der Gemeindehaushaltsverordnung“ ..………………….……. 
Abbildung  404 „Die Rechengröße Ertrag“ (§ 27) ………………...…………………………………………….............. 
Abbildung  405 „Die Rechengröße Aufwand“ ..………………………………………………………………………….. 
Abbildung  406 „Die Rechengröße Einzahlungen“ ..……………………………………………………………………. 
Abbildung  407 „Die Rechengröße Auszahlungen“ ..…………………………………………………………………… 
Abbildung  408 „Die Arbeitsschritte der Geschäftsbuchführung“ ..……………………………………………………. 
Abbildung  409 „Die Buchführung für den Gesamtabschluss“ ..……………………………………………………….. 
Abbildung  410  „Die Aufgaben der gemeindlichen Geschäftsbuchführung“  …..…………………………………….. 
Abbildung  411 „Die Veränderungen von Bilanzposten in der Bilanz“ ..………………………………………………. 
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Abbildung  412  „Das Anlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz“ ..……………………………………………….. 
Abbildung  413  „Das Umlaufvermögen in der gemeindlichen Bilanz“ ..…………………………………….………… 
Abbildung  414  „Die Passivseite in der gemeindlichen Bilanz“ ..…………………………………………………..…... 
Abbildung  415  „Die Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung“ ..……..…………………………….…… 
Abbildung  416 „Die Einzahlungen und Auszahlungen in der Finanzrechnung“ ..…………………….…................ 
Abbildung  417 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ ..………….……………………………………….. 
Abbildung  418  „Der Grundsatz „Intergenerative Gerechtigkeit“ ..……………………………………………………… 
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Wichtige NKF-Begriffe 
 

In den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung und in den Vorschriften der Gemeindehaushalts-
verordnung sind eine Vielzahl von haushaltswirtschaftlichen Begriffen enthalten, die nachfolgend zum besseren 
Verständnis in Kurzform vorgestellt werden, auch wenn dazu unter den betreffenden Vorschriften dazu bereits 
Ausführungen gemacht worden sind. Nachfolgend werden die wichtigen NKF-Begriffe im Einzelnen in alphabeti-
scher Reihenfolge vorgestellt (vgl. Abbildung). 
 

 
Wichtige NKF-Begriffe 

 
 

A 
 

 
Abnutzung 

(§ 35 GemHVO NRW) 
 

 
Die gemeindlichen Vermögensgegenstände werden durch den Gebrauch im 
Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde in ihrem Wert gemindert. Die 
Ursachen für eine Abnutzung gemeindlicher Vermögensgegenstände können 
dabei technisch, wirtschaftlich und zeitlich bedingt sein. Eine Abnutzung kann 
aber auch durch außergewöhnliche Ereignisse hervorgerufen werden. Sie führt 
regelmäßig zu Wertminderungen bei den gemeindlichen Vermögensgegenstän-
den, die dann als Abschreibungen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung 
erfasst werden. 
 

Abschreibungen 
(§ 35 GemHVO NRW) 

 
Die gemeindlichen Vermögensgegenstände unterliegen durch ihr Vorhanden-
sein und ihre Nutzung im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung Wert-
minderungen. Diese Wertminderungen stellen Aufwendungen für die Gemeinde 
dar, die als Abschreibungen bezeichnet werden. Mit den jährlichen Abschrei-
bungen der Gemeinde in der Ergebnisrechnung wird der Werteverzehr des 
gemeindlichen Vermögens nachgewiesen. 
 
Planmäßige Abschreibungen: 
Die Wertminderungen bei Vermögensgegenständen werden als bezeichnet. Der 
jahresbezogene Umfang der Abschreibungen wird durch die Verteilung der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der gemeindlichen abnutzbaren Vermö-
gensgegenstände auf die Haushaltsjahre, in denen die Vermögensgegenstände 
voraussichtlich genutzt werden, bestimmt. Die zeitliche Begrenzung der Nut-
zungsdauer und die gleichmäßige Kostenverteilung führen dabei zu einer Stetig-
keit, so dass die in dieser Form entstehenden Wertminderungen von gemeindli-
chen Vermögensgegenständen als planmäßige Abschreibungen bezeichnet 
werden.  
 
Die beim Zugang eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes bilanzierten 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dadurch jährlich um den „Wert-
minderungsbetrag“ reduziert und bleiben daher auf Dauer nicht mit ihrem histori-
schen Wert in der gemeindlichen Bilanz angesetzt, sondern mit fortgeführten 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten.  
 
Außerplanmäßige Abschreibungen: 
Durch besondere Ereignisse können bei den abnutzbaren Vermögensgegen-
ständen der Gemeinde weitergehende Wertminderungen entstehen, die dann 
als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet werden. Bei gemeindlichen 
Vermögensgegenständen können außerplanmäßige Abschreibungen entstehen, 
wenn am Abschlussstichtag der Wert eines gemeindlichen Vermögensgegen-
standes aus technischem oder wirtschaftlichem Grund niedriger ist als der ge-
meindliche Buchwert, also vorübergehende oder dauernde Wertminderungen 
bei einem gemeindlichen Vermögensgegenstand eingetreten sind.  
 
Im gemeindlichen Einzelfall könnte auch eine Wertminderung anzunehmen sein, 
wenn bei der Gemeinde z.B. ein Vermögensgegenstand beschädigt worden ist 
und dieses dazu führt, dass der Wert des Vermögensgegenstandes voraussicht-
lich in einem großen Teil der noch bestehenden Restnutzungsdauer, z.B. min-
destens die Hälfte der Zeit, unter seinen (fortgeführten) Anschaffungs- und 
Herstellungskosten (Buchwert) liegen wird. Besondere Ereignisse können auch 
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Wertminderungen bei den nicht abnutzbaren gemeindlichen Vermögensgegen-
ständen verursachen, die ebenfalls dann als außerplanmäßige Abschreibungen 
gelten. 
 
Die Wertminderungen können beim gesamten gemeindlichen Anlagevermögen 
auftreten und dadurch Abschreibungen für die Gemeinde notwendig werden, 
unabhängig davon, ob die gemeindlichen Vermögensgegenstände abnutzbar 
oder nicht abnutzbar sind. So sind z.B. außerplanmäßige Abschreibungen bei 
einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes 
des Sachanlagevermögens vorzunehmen. Aber auch beim gemeindlichen Um-
laufvermögen kann es zu Wertminderungen kommen.  
 
Bei Finanzanlagen der Gemeinde ist die Vornahme von außerplanmäßigen 
Abschreibungen in das pflichtgemäße Ermessen der Gemeinde gestellt, denn 
dieses gemeindliche Vermögen ist zum Abschlussstichtag mit dem beizulegen-
den Wert in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Auch bei gemeindlichen 
Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens können außerplanmäßige 
Abschreibungen erforderlich werden. Sie sind vorzunehmen, um die gemeindli-
chen Vermögensgegenstände mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich 
aus einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt.  
 
Bei der Gemeinde können aber auch ungewöhnliche Ereignisse auftreten, die 
auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, z.B. Naturkatastrophen, 
sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, die als örtlich zu betrach-
tendes Ereignis unmittelbar die Gemeinde betreffen und zu Aufwendungen bei 
der Gemeinde führen, die dann auch von außerplanmäßiger Natur sind, aber 
wegen ihrer Verursachung als außerordentliche Aufwendungen in der gemeind-
lichen Ergebnisrechnung zu erfassen sind. 
 
 
 

Anhang 
(§ 44 GemHVO NRW) 

 
Durch den Anhang soll es den Adressaten des Jahresabschlusses ermöglicht 
werden, die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. 
Dieses Ziel sowie die Aussagefähigkeit des Anhangs soll auch dadurch gewähr-
leistet werden, dass zusätzlich zur Generalklausel des Absatzes 1 der Vorschrift 
in Absatz 2 nur wenige gewichtige Sachverhalte benannt sind, die eine geson-
derte Erläuterungspflicht im Anhang auslösen. Alle Angaben im Anhang (Pflicht-
angaben, Wahlpflichtangaben, zusätzliche Angaben) müssen wahr, klar und 
übersichtlich sowie so vollständig sein, dass der Anhang die an ihn gestellten 
Anforderungen erfüllt und der Jahresabschluss das in § 95 Absatz 1 GO NRW 
geforderte Bild über die tatsächliche wirtschaftliche Lage der Gemeinde vermit-
telt. Daher müssen sich die Angaben im Anhang immer auf den aktuellen Jah-
resabschluss und nicht auf vorhergehende Jahresabschlüsse beziehen.  
 
Hinsichtlich der Inhalte, des Umfanges und der Bedeutung des Anhangs sowie 
der darin zu machenden Angaben über wichtige gemeindliche Sachverhalte 
finden u.a. die Grundsätze Klarheit, Wesentlichkeit, Vollständigkeit und Über-
sichtlichkeit Anwendung. Auf eine Verständlichkeit der im Anhang enthaltenen 
Angaben und Erläuterungen ist großer Wert zu legen. Eine Bezugnahme auf die 
betreffenden haushaltsrechtlichen Vorschriften darf nicht dazu führen, die zu 
machenden Angaben zu einer Kurzform zu verdichten. Im gemeindlichen An-
hang aufgenommene Verweise auf Angaben aus Vorjahren entbinden nicht von 
den Erläuterungspflichten zum aktuellen Jahresabschluss. Außerdem besteht 
keine Wahlmöglichkeit, die zu machenden Angaben statt im Anhang im Lagebe-
richt zu machen. Die Angaben im Lagebericht können die Angaben des An-
hangs ergänzen aber nicht ersetzen.  
 
Im gemeindlichen Anhang bedarf es jedoch keines Hinweises, z.B. in Form von 
Fehlanzeigen, dass erläuterungspflichtige Sachverhalte im betreffenden Haus-
haltsjahr vor Ort nicht aufgetreten sind. Ein Nichtvorhandensein von Angaben im 
Anhang bedeutet grundsätzlich immer, dass derartige Sachverhalte bei der 
Gemeinde vor Ort nicht vorliegen. Alle Angaben müssen informationsrelevant 
sein und dürfen durch eine Vielzahl von nicht relevanten Angaben nicht ver-
schleiert werden. Nur bei freiwilligen Angaben besteht eine Wahlmöglichkeit 
zwischen dem Anhang und dem Lagebericht, doch sollten dann die notwendigen 
Verweise gemacht werden.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass auch die freiwilligen Angaben 
im gemeindlichen Anhang der Prüfungspflicht im Rahmen des Jahresabschlus-
ses unterliegen. Sie sollten zudem sich nicht nur auf ausgewählte positive Sach-
verhalte richten, sondern sich auch auf negative Tatbestände beziehen. Ob 
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zudem Schutzklauseln zu beachten sind, die zum Unterlassen von Angaben im 
Anhang führen können, muss im Einzelfall durch die Gemeinde vor Ort geprüft 
und entschieden werden.  
 

 
Aktiva 

(§ 41 GemHVO NRW) 
 

 
Mit der gemeindlichen Bilanz werden das gemeindliche Vermögen und die 
Schulden der Gemeinde gegenübergestellt und besteht daher aus zwei Berei-
chen (auch als Seiten bezeichnet). Die Darstellung des gemeindlichen Vermö-
gens als das Aufzeigen der „Mittelverwendung“ wird dabei als Aktivseite oder 
Aktiva bezeichnet. Diese Bilanzseite soll so gegliedert sein, dass die Vermö-
genslage der Gemeinde klar und nachvollziehbar dargestellt ist.   
 

 
Aktive  

Rechnungsabgrenzung 
(§ 42 GemHVO NRW) 

 

 
Die aktive Rechnungsabgrenzung stellt in der gemeindlichen Bilanz einen bi-
lanztechnischen Posten dar. Er dient der periodischen Ergebnisermittlung, wenn 
eine erforderliche Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzposten nicht 
möglich ist. Er ist Ausdruck einer Leistungsverpflichtung der Gemeinde, die der 
ergebniswirksamen Zuordnung der geleisteten zeitraumbezogenen Zahlung 
entgegensteht. Es sind in der gemeindlichen Bilanz dann Rechnungsabgren-
zungsposten anzusetzen, wenn die Gemeinde Ausgaben vor dem Abschluss-
stichtag leistet, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem 
Abschlussstichtag darstellen (transitorische Posten). 
 

Aktivierbare  
Eigenleistungen 

(§ 2 GemHVO NRW) 
 

 
Unter der Haushaltsposition „Aktivierte Eigenleistungen“ im gemeindlichen 
Ergebnisplan sind Erträge der Gemeinde zu veranschlagen, wenn aus der Her-
stellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen durch eigene Leis-
tungen der Gemeinde gemeindliche Aufwendungen entstanden und der Ge-
meinde zurechenbar sind, z.B. für Material und/oder den Einsatz von Personal 
(Eigenleistungen). Eine ertragswirksame Veranschlagung setzt dabei voraus, 
dass die betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstände zur dauerhaften 
Nutzung durch die Gemeinde und nicht zur Veräußerung bestimmt sind und 
daher im gemeindlichen Anlagevermögen bilanziert werden sollen. Außerdem 
müssen derartige Aufwendungen der Gemeinde als Herstellungskosten zu 
bewerten und aktivierbar sein.  
 
In solchen Fällen bedarf es der ertragsmäßigen Behandlung der gemeindlichen 
Leistungen als Zuschreibungen, deren Werte als gemeindliche Erträge unter 
dieser Haushaltsposition zu erfassen sind. Das dabei für die Herstellung benö-
tigte Fremdmaterial und die Fremdleistungen sind dagegen als gemeindliche 
Aufwendungen unter den zutreffenden Haushaltspositionen zu erfassen. Solche 
veranschlagten aktivierten Eigenleistungen der Gemeinde müssen deshalb in 
ihrer Höhe mit den damit in Zusammenhang stehenden aktivierbaren gemeindli-
chen Herstellungsaufwendungen betragsmäßig übereinstimmen. Außerdem ist 
bei dieser ergebniswirksamen Veranschlagung das Bruttoprinzip und nicht eine 
Verrechnung zwischen den Aufwendungen und den Erträgen vorzunehmen. 
Diese Haushaltsposition stellt daher die Gegenposition zu den gleichzeitig ver-
anschlagten Herstellungsaufwendungen der Gemeinde dar. 
 

 
Allgemeine Rücklage 

(§ 41 GemHVO NRW) 
 

 
Unter dem Bilanzposten „Allgemeine Rücklage“ ist in der gemeindlichen Bilanz 
der Betrag anzusetzen, der sich aus der Differenz zwischen den Aktivposten und 
den übrigen Passivposten der Bilanz ergibt, jedoch ohne die Wertansätze für die 
Sonderrücklagen und die Ausgleichsrücklage. Der bilanzielle Ansatz der allge-
meinen Rücklage hängt somit in der Höhe von den in die gemeindliche Bilanz 
aufzunehmenden Ansätzen des Vermögens und der Schulden der Gemeinde 
ab. Diese Ansätze wiederum stehen in Abhängigkeit zur Inventur und zum In-
ventar und damit zur Bewertung der Bilanzposten zum jährlichen Abschluss-
stichtag.  
 

Anlagenbuchhaltung 
(§ 27 GemHVO NRW) 

 
Die Bilanzierung und Erfassung des gemeindlichen Vermögens sowie deren 
Erwerb, Wertminderung und Abgang setzen innerhalb der gemeindlichen Fi-
nanzbuchhaltung einen besonderen Teil in der Buchhaltung voraus, in der derar-
tige Daten verarbeitet werden können. Eine solche Buchhaltung soll die relevan-
ten Daten über das gemeindliche Anlagenvermögen liefern sowie einen voll-
ständigen Nachweis des Anlagevermögens ermöglichen. In der gemeindlichen 
Finanzbuchhaltung soll deshalb eine Anlagenbuchhaltung als Nebenbuchhal-
tung geführt werden, mit deren Hilfe die Vermögenslage der Gemeinde vollstän-
dig, richtig, geordnet und zeitgerecht erfasst und dokumentiert werden kann.  
 
Die Aufgaben der gemeindlichen Anlagenbuchhaltung sind u.a. die Erfassung 
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der Anschaffungs- oder Herstellungskosten, der Zugänge, Abgänge und Umbu-
chungen, der Zuschreibungen, der kumulierten Abschreibungen, der Buchwerte 
am Abschlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag und der Abschrei-
bungen im Haushaltsjahr. Vielfach wird in der Anlagenbuchhaltung auch eine 
weitergehende Strukturierung der Vermögensgegenstände als in der Bilanz 
vorgenommen. Dazu können unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 
der Gemeinde die notwendigen Anlageklassen für das Sachanlagevermögen 
und das Finanzanlagevermögen gebildet werden, z.B. für Grund und Boden, 
Gebäude und Aufbauten, bewegliches Vermögen, Finanzanlagen u.a. Die ge-
ringwertigen Wirtschaftsgüter der Gemeinde sind dabei in gesonderten Anlage-
klassen zu führen. In der örtlichen Praxis besteht daher eine enge Beziehung 
zwischen der Gliederung des Anlagevermögens in der gemeindlichen Bilanz und 
im Anlagenspiegel und der gemeindlichen Anlagenbuchhaltung.  
 

Anlagenspiegel 
(§ 45 GemHVO NRW) 

 

 
Im NKF ist von der Gemeinde im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen 
Jahresabschlusses ein Anlagenspiegel als Anlage zum Anhang zu erstellen. Im 
Anlagenspiegel wird die Entwicklung der einzelnen Posten des gemeindlichen 
Anlagevermögens, ausgehend von den ursprünglichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten bis hin zum Buchwert am jeweiligen Abschlussstichtag 
detailliert aufgezeigt. Die sich aus der Ausführung der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr ergebenden Veränderungen sind 
darin einzubeziehen. Der Anlagenspiegel erleichtert dadurch den Adressaten 
des gemeindlichen Jahresabschlusses den Überblick über die Vermögenslage 
der Gemeinde sowie über die Altersstruktur des gemeindlichen Anlagevermö-
gens.  
 

 
Anlagevermögen 

(§ 41 GemHVO NRW) 
 

 
Im Bereich „Anlagevermögen“ in der gemeindlichen Bilanz sind die gemeindli-
chen Vermögensgegenstände anzusetzen, die von der Gemeinde nicht nur 
vorübergehend für ihre Aufgabenerfüllung gehalten werden, sondern dazu be-
stimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde zu dienen (vgl. § 33 
Absatz 1 GemHVO NRW). Für die Prüfung, ob ein gemeindlicher Vermögens-
gegenstand dauernd dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen soll, können 
sich einerseits Hinweise aus der Art des Vermögensgegenstandes und aus 
seiner üblichen Nutzung im öffentlichen Bereich ergeben. Andererseits kommt 
es auch auf den Willen der Gemeinde an, ob der einzelne Vermögensgegen-
stand von der Gemeinde zum Gebrauch oder zum Verbrauch bestimmt (gewid-
met) worden ist. Der Wert eines Vermögensgegenstandes stellt für sich allein 
genommen dabei kein Kriterium für die gemeindliche Bilanzierung dar. Vielmehr 
ist die wirtschaftliche Zweckbestimmung des gemeindlichen Vermögensgegen-
standes, d.h. für die bilanzielle Zuordnung maßgebend und heranzuziehen.  
 
Dem gemeindlichen Anlagevermögen können daher nur die Vermögensgegen-
stände zugeordnet werden, die bei der Gemeinde zum Gebrauch auf Dauer im 
Sinne ihrer Zweckbestimmung bestimmt sind und bei denen die Gemeinde 
wirtschaftlicher Eigentümer ist. Der Begriff „Dauer“ ist dabei jedoch nicht allein 
auf die zeitliche Zuordnung hin auszulegen. Gleichwohl kann die tatsächliche 
Dauer des Besitzes bzw. das Vorhandensein eines Vermögensgegenstandes 
bei der Gemeinde für die bilanzielle Zuordnung in der gemeindlichen Bilanz 
wichtige Anhaltspunkte liefern. So könnte ein Vermögensgegenstand von der 
Gemeinde auch im Anlagevermögen zu bilanzieren sein, wenn er sich tatsäch-
lich nur kurzfristig im Eigentum der Gemeinde befindet.   
 

 
Anschaffungskosten 

(§ 91 GO NRW /  
§ 33 GemHVO NRW) 

 

 
Als Anschaffung der Gemeinde gilt, dass ein neuer Vermögensgegenstand aus 
der Verfügungsgewalt eines Dritten in die Verfügungsgewalt der Gemeinde 
überführt bzw. von der Gemeinde erworben und in einen betriebsbereiten Zu-
stand versetzt wird. Ein solcher gemeindlicher Vermögensgegenstand ist für 
seine Bilanzierung mit den Anschaffungskosten zu bewerten, die von der Ge-
meinde tatsächlich dafür aufgewendet worden sind. Diese Kosten umfassen alle 
von der Gemeinde geleisteten Aufwendungen, die notwendig sind, um einen 
Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu 
versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand zugerechnet werden können. 
Derartige Aufwendungen müssen daher unmittelbar auf die Übernahme des 
Vermögensgegenstandes und sein Versetzen in einen betriebsbereiten Zustand 
zurückzuführen sein. Die gemeindlichen Anschaffungskosten setzen sich daher 
aus dem Anschaffungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und den nachträgli-
chen Anschaffungskosten zusammensetzen. Die Anschaffungskosten stellen 
zudem die Obergrenze für den Ansatz eines Vermögensgegenstandes der 
Gemeinde in der gemeindlichen Bilanz dar (Anschaffungswertprinzip). 
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Aufwendungen 

(§ 2 GemHVO NRW) 
 

 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Aufwendungen“ wird betriebswirtschaft-
lich der bewertete Güterverzehr der Gemeinde in einem Haushaltsjahr (Ge-
schäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. Zu Aufwendungen führt daher jeder 
gemeindliche Vorgang, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Ge-
meinde vermindert. Die gemeindlichen Aufwendungen sind aber auch an Zah-
lungsvorgänge gebunden, so dass bei der Gemeinde vielfach auszahlungsglei-
che Aufwendungen entstehen. Die Zahlungsvorgänge können aber auch in einer 
anderen Periode liegen. Die Rechengrößen „Aufwand“ und „Ausgabe“ sind dann 
deckungsgleich, wenn die gleiche Periode bzw. das gleiche Haushaltsjahr der 
Gemeinde betroffen ist, z.B. wenn von der Gemeinde die Gehälter, das Material, 
die Energie u.a. zu bezahlen ist. Die Gemeinde leistet dann in einem Haushalts-
jahr eine Ausgabe, die keinen Aufwand darstellt, wenn z.B. z.B. die im Dezem-
ber des Haushaltsjahres für den Januar des Folgejahres zu zahlende Beamten-
besoldung. Die Aufwendungen der Gemeinde und die dazugehörige Ausgabe 
fallen dabei in unterschiedliche Haushaltsjahre.  
 

Ausgleichsrücklage 
(§ 75 GO NRW /  

§ 41 GemHVO NRW) 
 

 
Die Ausgleichsrücklage ist Teil des Eigenkapitals der Gemeinde. Sie ist jedoch 
eine Rücklage eigener Art und deshalb nicht Teil der allgemeinen Rücklage, die 
auf der Passivseite der Bilanz gesondert als „Restposten“ im Bilanzbereich 
„Eigenkapital“ anzusetzen ist. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall 
den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung 
zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich (fiktiver Haushalt-
sausgleich) zu erreichen. Dies bedarf einer entsprechenden Festsetzung in der 
gemeindlichen Haushaltssatzung (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW).  
 
Die Ausgleichsrücklage ist zwingend als gesonderter Posten auf der Passivseite 
der gemeindlichen Bilanz anzusetzen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 1.3 GemHVO 
NRW). Sie muss daher mindestens einen Wertansatz in Höhe von einem Euro 
ausweisen und darf höchstens den nach den Sätzen 2 und 3 dieses Absatzes zu 
ermittelnden Wertansatz aufweisen. Die Gemeinde hat dazu eine entsprechende 
Anhangsangabe zu machen. Wird in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz die 
Ausgleichsrücklage unterhalb der zulässigen Höchstgrenze ausgewiesen, hat 
die Gemeinde zur erforderlichen Nachvollziehbarkeit dazu im Anhang den zu-
lässigen Wertansatz der Ausgleichsrücklage anzugeben und näher zu erläutern.  
 

Ausleihungen 
(§ 41 GemHVO NRW) 

 
In der gemeindlichen Bilanz stellen angesetzte Ausleihungen langfristige Finanz-
forderungen des gemeindlichen Anlagevermögens dar, die durch die Hingabe 
von Kapital an Dritte entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde 
dauerhaft dienen sollen. Dieses sind gemeindliche Ansprüche entstehen z.B.  
aus der Hingabe von langfristigen Darlehen, Grund- und Rentenschulden, Hypo-
theken, aber auch Sachdarlehen in Form einer Wertpapierleihe durch die Ge-
meinde. Solche gemeindlichen Ausleihungen müssen zudem eine Mindestlauf-
zeit von über einem Jahr haben.  
 
Zu den gemeindlichen Ausleihungen gehört dagegen nicht die gemeindliche 
Kapitalanlage, z.B. eine Geldanlage in Spezialfonds, nach dem Runderlass des 
Innenministeriums „Anlage von Geldmitteln durch Gemeinden und Gemeinde-
verbände“ vom 25.01.2005 (SMBl. NRW. 641). Auch langfristige Forderungen 
der Gemeinde aus Lieferungen und Leistungen sind nicht unter diesem Bilanz-
posten, sondern im Umlaufvermögen in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. 
Auch die Forderungen der Gemeinde mit einer Laufzeit von unter einem Jahr 
(kurzfristige Ausleihungen) sind im Umlaufvermögen anzusetzen.  
 

Auszahlungen 
(§ 3 GemHVO NRW) 

 

 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Auszahlungen“ wird der tatsächliche 
Zahlungsmittelabfluss bei der Gemeinde im Haushaltsjahr erfasst, der zu einer 
Verminderung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch den Abgang 
liquider Mittel, die in Form von Bargeld oder Buchgeld von der Gemeinde abge-
geben werden, führt. Beim Einsatz der Rechengrößen „Auszahlungen“ und 
„Ausgabe“ liegen auch dann keine ausgabewirksamen Auszahlungen vor, wenn 
es in gleicher Höhe zu einer zu einer Minderung der gemeindlichen Verbindlich-
keiten oder zu einer Zunahme der gemeindlichen Forderungen kommt. Auch 
eine Verminderung des Kassenbestandes der Gemeinde durch eine Bareinzah-
lung auf ein Bankkonto der Gemeinde gilt nicht als gemeindliche Auszahlung, 
weil durch diesen Vorgang der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde insgesamt 
nicht verändert wird. Außerdem gilt die Verminderung des Kassenbestandes der 
Gemeinde durch eine Bareinzahlung auf ein Bankkonto der Gemeinde nicht als 
Auszahlung, weil dadurch der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde insgesamt 
nicht verändert bzw. vermindert wird. 
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Außerordentlich 

(§ 2 GemHVO NRW) 
 

 
Der Begriff „außerordentlich“ wird im Rahmen der Veranschlagung von gemeind-
lichen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan zur Abgrenzung verwendet, 
ob Geschäftsvorfälle der Gemeinde zu ordentlichen oder zu außerordentlichen 
Erträgen oder Aufwendungen führen. Er dient zudem formell dem Aufbau des 
gemeindlichen Ergebnisplans. Die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen 
dürfen nur dann als außerordentlich im gemeindlichen Ergebnisplan veran-
schlagt werden, wenn diese nicht im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit 
der Gemeinde, sondern durch oder auf Grund außergewöhnlicher Ereignisse 
entstehen. Der Begriff ist daher in der örtlichen Anwendung durch die Gemeinde 
eng auszulegen. Um Erträge und Aufwendungen aus den Geschäftsvorfällen der 
Gemeinde als außerordentlich zu klassifizieren, müssen die nachfolgend aufge-
zeigten Voraussetzungen kumulativ vorliegen. Im Rahmen der Abgrenzung, ob 
Geschäftsvorfälle der Gemeinde zu außerordentlichen Erträgen oder Aufwen-
dungen führen, muss geprüft werden, ob diese Vorgänge: 
1. in hohem Maße ungewöhnlich sind, d.h. deren Auftreten nicht erwartet 

werden kann, 
2. selten oder unregelmäßig vorkommen, d.h. nicht ständig anfallen bzw. nicht 

wiederkehrender Natur und somit nicht planbar sind sowie  
3. materiell bedeutsam sind, d.h. von den finanziellen Auswirkungen her 

wesentlich in Bezug auf die örtlichen Gegebenheiten der Gemeinde sind.   
 

 
 

Außerplanmäßig 
(§ 83 GO NRW) 

 

 
Im gemeindlichen Haushaltsrecht stellen die unter den zutreffenden Haushalts-
positionen im Ergebnisplan veranschlagten und betragsmäßig festgesetzten 
Aufwendungen und die im Finanzplan veranschlagten Auszahlungen für die 
Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft verbindliche Obergrenzen 
dar (Planansatz). Als planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten alle 
Ermächtigungen, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Rates über die 
Haushaltssatzung im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagt worden sind.  
 
Der Begriff „außerplanmäßig“ wird deshalb von dem haushaltsrechtlichen Begriff 
„planmäßig“ abgeleitet. Als außerplanmäßig werden daher gemeindliche Auf-
wendungen oder Auszahlungen bezeichnet, wenn dafür keine Ermächtigungen 
im Haushaltsplan veranschlagt und keine Ermächtigungen aus dem Vorjahr 
übertragen worden sind, also unter der betreffenden Haushaltsposition auch 
kein fortgeschriebener Planansatz besteht (zusätzliche Ermächtigungen).  
 

 

B 
 

Bestätigungsvermerk 
(§ 101 GO NRW) 

 

 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis der Prüfung des gemeind-
lichen Jahresabschlusses in einem Bestätigungsvermerk zusammenzufassen 
hat. Dieser Bestätigungsvermerk enthält damit ein Gesamturteil über das Prü-
fungsergebnis unter Einbeziehung des Prüfungsumfangs (Prüfungsurteil). Dabei 
soll das Gesamturteil nicht als Addition vieler Einzelurteile verstanden werden, 
sondern durch Gewichtung der Beurteilung einzelner Prüfungsergebnisse, z.B. 
ob der gemeindliche Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ergibt, gebildet werden. Im Rahmen der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung 
sind im vom Rechnungsprüfungsausschuss aufzustellenden Bestätigungsver-
merk neben der Beschreibung des Prüfungsgegenstandes auch die Art und der 
Umfang seiner Prüfung zu beschreiben. Dabei sind die angewandten Rech-
nungslegungsgrundsätze und Prüfungsgrundsätze anzugeben.  
 
Diese Festlegungen stellen die Grundlage dafür dar, dass im Bestätigungsver-
merk z.B. die Aussage getroffen werden kann „Der Jahresabschluss der Ge-
meinde für das Haushaltsjahr ..., bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrech-
nung und den Teilrechnungen sowie der Bilanz und dem Anhang wurde unter 
Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über 
örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und des La-
geberichts der Gemeinde geprüft.“  
 
Nach der Vorschrift soll der abzugebende Bestätigungsvermerk auch eine zwei-
felsfreie Beurteilung des Prüfungsergebnisses enthalten. Dazu benennt die 
Vorschrift vier Möglichkeiten der Tenorierung des Bestätigungsvermerks, von 
der uneingeschränkten Bestätigung bis zur Erklärung des Rechnungsprüfungs-
ausschusses, dass er sich außerstande sieht, ein Urteil über den geprüften 
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Abschluss abzugeben. Die Inhalte der einzelnen Tenorierungen des Bestäti-
gungsvermerks über die gemeindliche Abschlussprüfung werden in den Absät-
zen 4 und 5 der Vorschrift näher bestimmt. Folgende Möglichkeiten der Tenorie-
rung bestehen, denn der Bestätigungsvermerk hat eine Beurteilung des Prü-
fungsergebnisses zu enthalten, die zweifelsfrei ergeben muss, ob 
1. ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird, 
2. ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird, 
3. der Bestätigungsvermerk auf Grund von Beanstandungen versagt wird oder 
4. der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wird, weil der Prüfer nicht in der 

Lage ist, eine Beurteilung vorzunehmen. 
Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses soll dabei allgemeinverständlich und 
problemorientiert unter Berücksichtigung des Umstandes erfolgen, dass Rat und 
Verwaltungsvorstand den Abschluss zu verantworten haben.  
 

 
Bewertung 

des Vermögens 
(§ 33 GemHVO NRW) 

 

 
Zum jährlichen Abschlussstichtag ist von der Gemeinde ein realistisches und 
aktuelles Bild ihrer Vermögenslage zu schaffen. Daraus ergibt sich die Anforde-
rung, für den Ansatz der Vermögensgegenstände in der gemeindlichen Bilanz 
stichtagsbezogen den Wertansatz zu ermitteln. Die Ermittlung der Wertansätze 
für die Vermögensgegenstände und Schulden muss durch geeignete Verfahren 
sowie unter Beachtung bestimmter Vorschriften der Gemeindehaushaltsverord-
nung vorgenommen werden.  
 
Dabei sind u.a. der Grundsatz der Stetigkeit sowie sonstigen allgemeinen und 
speziellen Bewertungsanforderungen zu beachten, z.B. das Vorsichtsprinzip, der 
Grundsatz der Einzelbewertung. Im Rahmen der Bewertung sind auch im Haus-
haltsjahr aufgetretene Ereignisse, die  eine Wertminderung des gemeindlichen 
Vermögens verursachen, zu berücksichtigen. Außerdem ist die Frage der Nach-
holung einer unterlassenen Instandhaltung zu klären, so dass Mängel oder 
Schäden zu berücksichtigen sind und ggf. zu außerplanmäßigen Abschreibun-
gen führen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bilanz 
(§ 41 GemHVO NRW) 

 

 
Die Bilanz jeder Gemeinde ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Ver-
mögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den 
jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung und ein wesentlicher 
Bestandteil des doppischen Rechnungswesens im NKF. Sie muss gemeinde-
übergreifend einheitlich gegliedert sein. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das 
Vermögen der Gemeinde mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Werten 
angesetzt (Aktivierung) und nach Fristigkeiten gegliedert. Damit wird die Mittel-
verwendung der Gemeinde dokumentiert.  
 
Außerdem wird der Nutzen für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde sichtbar, 
denn durch den konkreten Wertansatz bezogen jeweils auf die einzelne Art des 
gemeindlichen Vermögens wird der periodengerechte Ressourcenverbrauch 
abgeleitet. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten der 
Gemeinde und ihr Eigenkapital gezeigt (Passivierung) und ebenfalls nach Fris-
tigkeit gegliedert. Dadurch werden die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des 
Vermögens, aber auch die von der Gemeinde eingegangenen Verpflichtungen 
dokumentiert.  
 
Die Eignung eines Vermögensgegenstandes oder einer Verpflichtung der Ge-
meinde, ob diese in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden können, wird 
mit dem Begriff „Bilanzierung dem Grunde nach“ umschrieben oder auch als 
„Bilanzierungsfähigkeit“ bezeichnet. Da das gemeindliche Vermögen auf der 
Aktivseite der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist, wird dort der Begriff „Aktivie-
rungsfähigkeit“ verwendet. In gleicher Weise findet der Begriff „Passiervierungs-
fähigkeit“ für die auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden 
Verpflichtungen eine entsprechende Anwendung.  
 
Die Gemeinde hat daher ihr Vermögen und ihre Schulden grundsätzlich nach 
der zivilen Rechtslage zu bilanzieren, so dass grundsätzlich die Forderungen 
beim Anspruchsberechtigten zu aktivieren und die Verpflichtungen beim Schuld-
ner zu passivieren sind. Die Vermögensgegenstände der Gemeinde sind auch 
dann in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, wenn die Gemeinde der wirt-
schaftliche Eigentümer aber nicht der rechtliche Eigentümer ist (vgl. § 33 
GemHVO NRW).  
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Bilanzposten 
„Nicht durch Eigenkapital 

gedeckter Fehlbetrag“ 
(§§ 41 und 43 GemHVO NRW) 

 

 
In der Vorschrift des § 75 Absatz 7 GO NRW ist für die Gemeinden ein Über-
schuldungsverbot enthalten und dazu bestimmt worden, dass eine Überschul-
dung vorliegt, wenn nach der Bilanz der Gemeinde (vgl. § 41 GemHVO NRW) 
das Eigenkapital aufgebraucht wird. Ergänzend zu der gesetzlichen Vorschrift 
wird zudem bestimmt, dass dann auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz als 
letzter Posten der Gliederung der Aktivseite unter der Bezeichnung "Nicht durch 
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ein Posten gesondert anzusetzen, wenn sich 
in der Bilanz der Gemeinde ein Überschuss der Passivposten über die Aktivpos-
ten ergibt, also das gemeindliche Eigenkapital in Form der allgemeinen Rückla-
ge und der Ausgleichsrücklage auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz 
rechnerisch aufgezehrt ist. Diese Gliederungsregel ist sachgerecht, denn 
dadurch wird der Ausweis eines negativen Kapitalbetrages auf der Passivseite 
der gemeindlichen Bilanz vermieden. Der Posten „Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite der Bilanz stellt jedoch lediglich eine 
Korrekturgröße zum gemeindlichen Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage 
und der allgemeinen Rücklage dar. Der Bilanzposten ist deshalb weder als 
Vermögensgegenstand noch als Rechnungsabgrenzung anzusehen, sondern 
soll auf die eingetretene bilanzielle Überschuldung der Gemeinde hinweisen.  
 

Bruttoprinzip 
(§ 79 GO NRW) 

 
Im gemeindlichen Haushaltsplan sind die Erträge und Aufwendungen sowie die 
Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde getrennt voneinander und in 
voller Höhe zu veranschlagen (vgl. § 11 GemHVO NRW). Diese Art der Veran-
schlagung wird als „Bruttoprinzip“ bezeichnet, denn es dürfen die Haushaltsposi-
tionen im Haushaltsplan weder saldiert noch in einer anderen Form verrechnet 
werden. Dieses Gebot besteht, weil es nicht Zweck des gemeindlichen Haus-
haltsplans ist, lediglich die wirtschaftliche Belastung oder den möglichen Vorteil 
der Gemeinde im Haushaltsjahr aufzuzeigen.  
 
Bei einem Verzicht auf die Anwendung des Bruttoprinzips würde die Darstellung 
der geplanten Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr erheblich eingeschränkt 
und eine Beurteilung erschwert. Eine Verrechnung bei den gemeindlichen Res-
sourcen und den Finanzmitteln im Sinne einer Aufrechnung würde zudem gegen 
die Buchführungsgrundsätze „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ verstoßen. Das 
Bruttoprinzip, das sich nicht nur auf die gemeindliche Haushaltsplanung und die 
Haushaltsausführung, sondern auch auf den Nachweis erstreckt, also auch für 
den gemeindlichen Jahresabschluss gilt, verhindert somit eine Verschleierung 
im Rahmen der gemeindlichen Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung der 
Gemeinde.  
 

 
Budgetierung 

(§ 22 GemHVO NRW) 
 

 
Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet neben dem Ressourcen-
verbrauchskonzept auch die dezentrale Ressourcenverantwortung und eine 
flexible Haushaltsbewirtschaftung für die Gemeinden. Die darüber gefasste 
Vorschrift erkennt die Budgets als Bewirtschaftungsinstrument für die Gemeinde 
an. Unter Budgetierung wird verstanden, den einzelnen Organisationseinheiten 
der gemeindlichen Verwaltung, z.B. Fachbereiche oder Ämter, bestimmte Res-
sourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zu übertragen (dezentrale 
Ressourcenverantwortung).  
 
Unter einem Budget ist somit als ein mit finanziellen Mitteln ausgestatteter Hand-
lungsbereich, der einem abgegrenzten Verantwortungsbereich unter bestimmten 
Zielsetzungen übertragen wird, zu verstehen. Das Verständnis von Budgetierung 
als einen eigenverantwortlichen Bewirtschaftungsprozess ist dabei i.d.R. an die 
verwaltungsmäßigen Organisationseinheiten der Gemeinde gekoppelt und 
bedarf einer eindeutigen Festlegung von Verantwortlichkeiten.  
 
Die Budgetierung hat deshalb eine erhebliche Steuerungsrelevanz im Rahmen 
der Haushaltsbewirtschaftung der Gemeinde. In diesem Zusammenhang ist 
auch die Bildung der gemeindlichen Budgets relevant, denn es ist von Bedeu-
tung, ob örtlich eine Vollbudgetierung oder eine Teilbudgetierung oder beide 
Arten zur Anwendung kommen. Bei einer Vollbudgetierung fließen alle Haus-
haltsmittel, z.B. Erträge und Aufwendungen, in die Budgetierung ein. Dieses 
erfordert ein hohes Maß an Budgetverantwortung, weil durch das Ergebnis 
unmittelbar der gemeindliche Haushaltausgleich betroffen ist.  
 
Bei der Teilbudgetierung können dagegen unterschiedliche Zusammenhänge 
hergestellt werden, z.B. Sachausgabenbudgetierung, Budgetierung von Investi-
tionszahlungen u.a. Außerdem kann die Budgetbildung auch nach Zuschuss-
budgets (Aufwendungen höher als Erträge), Überschussbudgets (Erträge höher 
als Aufwendungen und ausgeglichene Budgets unterschieden werden. Unab-
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hängig von der Art der Budgetbildung bedarf es eindeutiger Budgetregeln.  
 
In örtlich gebildeten Budgets der Gemeinde ist dann jeweils die Summe der 
Erträge und die Summe der Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszah-
lungen für die Haushaltsführung verbindlich (Satz 2 in Absatz 1 der Vorschrift), 
wenn nicht aus örtlichen Gegebenheiten heraus besondere Beschränkungen 
vorzunehmen sind. Die im Budget enthaltenen Einzelpositionen bleiben jedoch 
insoweit bedeutsam, denn die Haushaltsmittel eines Budgets dürfen nur für die 
sachlichen Zwecke verwendet werden, die durch die dem Budget zugeordneten 
Haushaltspositionen festgelegt worden sind.  
 

 

C 
 

Cash-Flow 
(§ 52 GemHVO NRW) 

 

 
Für die finanzwirtschaftliche Beurteilung der Gemeinde sind die Finanzmittel 
insgesamt sowie deren Herkunft und Verwendung von Bedeutung. Diese Erfor-
dernisse bringen es mit sich, die gemeindlichen Zahlungsströme in bestimmte 
finanzwirtschaftlich relevante Zahlungsstrombereiche zu untergliedern und 
Zahlungssalden zu bilden, die als „Cashflows“ bezeichnet werden. 
 
Die gemeindliche Gesamtkapitalflussrechnung enthält daher – wie die gemeind-
liche Finanzrechnung - die Zahlungsstrombereiche „Laufende Geschäftstätig-
keit“ (Laufende Verwaltungstätigkeit), „Investitionstätigkeit“ und „Finanzie-
rungstätigkeit“. Mit den darin auszuweisenden Cashflows aus diesen Bereichen 
wird einerseits gezeigt, ob die Gemeinde aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit 
Finanzmittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und 
Finanzierungsvorgänge im Haushaltsjahr entstanden sind.  
 
Außerdem wird ein Einblick in die Fähigkeit der Gemeinde gewährt, ihre Aufga-
ben finanzieren zu können und im Einzelfall ggf. auch Überschüsse zu erwirt-
schaften. Die Cashflows haben folgende sachlichen Inhalte: 
 
- Laufende Geschäftstätigkeit: 
Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit stammt vorrangig aus der 
ertragswirksamen Tätigkeit der Kernverwaltung und der in den Gesamtab-
schluss einbezogenen Unternehmen. Darunter werden Zahlungen erfasst, die 
als Erträge oder Aufwendungen das Jahresergebnis beeinflussen und aus der 
allgemeinen Geschäftstätigkeit des „Konzerns Kommune“ entstehen, z.B. Ein-
zahlungen aus dem Verkauf von Wirtschaftsgütern, aus Dienstleistungen u.a. 
sowie Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte u.a. 
 
- Investitionstätigkeit: 
Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit gesondert zu erfassen, ist wegen ihrer 
Bedeutung und der Auswirkungen auf die laufende Geschäftstätigkeit sachge-
recht. Unter der Investitionstätigkeit werden Zahlungen für immaterielle Vermö-
gensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen erfasst, denn diese beein-
flussen in einem erheblichen Maße die Ertragswirksamkeit  der künftigen laufen-
den Geschäftstätigkeit.  
 
- Finanzierungstätigkeit: 
Der weitere gesonderte Ausweis des Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit 
soll insbesondere die Ansprüche Dritter aus bestehenden Finanzschulden auf-
zeigen, aber auch die Zahlungsströme, die zwischen den Gesellschaftern und 
ihren Unternehmen bestehen.  
 

 

D 
 

 
Dauernd 

(§ 33 GemHVO NRW) 
 

 
Die bei der Gemeinde zum Gebrauch auf Dauer bestimmten Vermögensgegen-
stände, bei denen die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer ist, sind dem bilan-
ziellen Anlagevermögen zuzuordnen, wenn sie dauernd der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung dienen sollen. Durch die Verwendung des Begriffs „Dauernd“ 
wird die Nutzungsabsicht der Gemeinde und nicht ausschließlich die Zeitkompo-
nente zum ausschlaggebenden Kriterium. Erforderlich ist daher, dass die Ge-
meinde den Vermögensgegenstand nutzen und nicht verbrauchen will.  
 
Die tatsächliche Nutzung eines Vermögensgegenstandes durch die Gemeinde 
verdeutlicht daher auch seine Zweckbestimmung im Sinne der Bilanzierung. Es 
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besteht zwar keine Festlegung einer Mindestnutzungszeit, sie dürfte bei Vermö-
gensgegenständen des Anlagevermögens jedoch regelmäßig mehrere Jahre 
betragen. Daher wird aus einer Nutzungszeit von unter einem Jahr i.d.R. abge-
leitet, dass solche Vermögensgegenstände zum Verbrauch bestimmt sind.  
 

Deutscher 
Rechnungslegungs- 

standard 
(Kapitalflussrechnung  

DRS 2) 
(§ 51 Absatz 3 GemHVO NRW) 

 
In diesem Standard sind die Grundsätze festgelegt, die Gemeinden zu beachten 
haben, die gemäß § 51 Absatz 3 GemHVO NRW dem Gesamtanhang im ge-
meindlichen Gesamtabschluss eine Kapitalflussrechnung (Gesamtkapitalfluss-
rechnung) beizufügen haben. In dieser Gesamtkapitalflussrechnung sind die 
Zahlungsströme nach den Cashflows für die Bereiche der laufenden Geschäfts-
tätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit gesondert darzustellen. 
Die Zahlungsströme sind dabei unsaldiert auszuweisen, ausgenommen bei der 
indirekten Darstellung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit. Entspre-
chend den Verlautbarungen des Deutschen Rechnungslegungs Standards 
Commitee e. V. (DRSC) über die Kapitalflussrechnung (Herausgeber der Stan-
dards ist: Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V., Zimmer-
straße 30, 10969 Berlin) soll Folgendes gelten:  
 
Den Ausgangspunkt der Gesamtkapitalflussrechnung bildet der Finanzmittel-
fonds. Er setzt sich ausschließlich aus den Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel-
äquivalenten zusammen. Zahlungsmitteläquivalente sind als Liquiditätsreserve 
gehaltene kurzfristige, äußerst liquide Finanzmittel, die jederzeit in Finanzmittel 
umgewandelt werden können und nur unwesentlichen Wertschwankungen 
unterliegen. Dabei dürfen jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten, soweit sie zur 
Disposition der liquiden Mittel gehören, in den Finanzmittelfonds einbezogen 
werden. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit kann entweder 
direkt oder indirekt dargestellt werden. Für die Bereiche der Investitions- und der 
Finanzierungstätigkeit erfolgt die Darstellung der Zahlungsströme dagegen 
ausschließlich nach der direkten Methode.  
 
Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit stammt aus der auf Erlöser-
zielung ausgerichteten Tätigkeit des Unternehmens, soweit er nicht dem Cash-
flow aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet wird. Ferner sind 
erhaltene und gezahlte Zinsen sowie erhaltene Dividenden und gezahlte Er-
tragssteuern der laufenden Geschäftstätigkeit zuzuordnen. Der Cashflow aus 
der Investitionstätigkeit stammt aus Zahlungsströmen im Zusammenhang mit 
den Ressourcen der Gemeinde, mit denen langfristig, meist länger als ein Jahr, 
ertragswirksam gewirtschaftet werden soll. Der Investitionstätigkeit zuzuordnen 
sind auch Zahlungsströme von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen 
Finanzdisposition, sofern diese nicht zum Finanzmittelfonds gehören oder zu 
Handelszwecken gehalten werden. Ferner sind die Zahlungsströme aus dem 
Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und von Geschäfts-
einheiten als Investitionstätigkeit zu klassifizieren. Dem Cashflow aus der Finan-
zierungstätigkeit sind grundsätzlich die Zahlungsströme zuzuordnen, die aus 
Transaktionen mit den Unternehmenseignern und Minderheitsgesellschaftern 
konsolidierter Tochterunternehmen sowie aus der Aufnahme oder Tilgung von 
Finanzschulden resultieren. 
 

Drei-Komponenten-System 
(NKF) 

 
Mit der Entscheidung für das Neue Kommunale Finanzmanagement ist eine 
Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen als „Refe-
renzmodell“ für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden getroffen worden. Auf 
dieser Grundlage ist ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwi-
ckelt worden, das sich auf die folgenden drei Komponenten stützt und sie mit 
miteinander verknüpft. 
 
Für das NKF erfolgt insoweit eine Orientierung am Handelsgesetzbuch (HGB) 
und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), als die spezifi-
schen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens der Gemeinden dem nicht 
entgegenstehen. Auf dieser Grundlage ist ein kommunales Haushalts- und 
Rechnungswesen entwickelt worden, das sich neben der Ergebnisrechnung 
auch auf die Bilanz und die Finanzrechnung als weitere Komponenten stützt und 
sie mit miteinander verknüpft. Diese sind zu Bestandteilen des Drei-
Komponentensystems des NKF gemacht worden, so dass ein in sich geschlos-
senes Haushaltssystem besteht, das ressourcenorientiert ausgerichtet ist. 
 
Das NKF mit doppischem Buchungssystem besteht für die Haushaltsplanung, 
die Haushaltsbewirtschaftung und den Jahresabschluss aus den drei Bestand-
teilen, Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung. 
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Ergebnisrechnung: 
Sie entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet 
die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der 
wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsplans. Das Jahresergebnis in der 
Ergebnisrechnung als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als 
Fehlbetrag wird in die Bilanz übernommen und bildet unmittelbar die Verände-
rung des Eigenkapitals der Kommune ab. Das Jahresergebnis umfasst die 
ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge 
sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcen-
verbrauch der Kommune somit umfassend ab. 
 
Bilanz: 
Sie ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen 
Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach (vgl. § 41 GemHVO NRW). 
Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermö-
gens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei 
an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz 
befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und das Umlaufver-
mögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie 
Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die besondere Struktur der 
Bilanz spiegelt die kommunalen Besonderheiten wieder, z.B. durch die Abbil-
dung der Arten des Infrastrukturvermögens (Straßen etc.).  
 
Finanzrechnung: 
Sie beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde. Der Liquidi-
tätssaldo aus der Finanzrechnung  bildet die Veränderung des Bestands an 
liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung der 
Finanzrechnung und des Finanzplans als Planungsinstrument ist insbesondere 
aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschafts-
legung hergeleitet. Die Finanzrechnung  knüpft dabei im Übrigen an internatio-
nale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an.  
 

 
 
 
 
 
 

Drohender Verlust 
(§ 36 GemHVO NRW) 

 

 
Aus einem schwebenden Geschäft der Gemeinde kann sich dann ein Verlust für 
die Gemeinde ergeben, wenn z.B. der Wert der gemeindlichen Leistungsver-
pflichtung den Wert des gemeindlichen Anspruchs auf Gegenleistung übersteigt. 
Eine solche Differenz wird in der betriebswirtschaftlichen Literatur als „Verpflich-
tungsüberschuss“ bezeichnet. Eine gemeindliche Rückstellungsbildung erfordert 
im Zusammenhang mit schwebenden Geschäften, dass der Eintritt eines Verlus-
tes aus einem solchen Geschäft droht.  
 
Ein solcher Zustand setzt mindestens ein Ereignis voraus, dass nach Abschluss 
des Geschäftes aufgetreten ist und im Zusammenhang mit der Vertragsabwick-
lung oder den Vertragsinhalten steht. Die Schätzung oder die Möglichkeit, dass 
sich aus dem gemeindlichen Geschäft ein Verlust für die Gemeinde ergeben 
könnte, reicht dabei nicht aus. Es müssen sich im Vergleich mit einer normalen 
Abwicklung des Geschäfts und unter einer kaufmännisch orientierten Beurtei-
lung konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Verlust für die Gemeinde 
aus dem Geschäft zu erwarten ist.  
 

 

E 
 

 
Eigenkapital 

(§ 41 GemHVO NRW) 
 

 
Nach den Gliederungsvorschriften zur gemeindlichen Bilanz ist das gesamte 
Eigenkapital der Gemeinde auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz aus-
zuweisen. Es wird aus der Differenz zwischen dem gemeindlichen Vermögen 
(Aktivseite) und den Schulden der Gemeinde (Verbindlichkeiten und Rückstel-
lungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet und stellt den Gegenwert 
für bereits getätigte Investitionen dar oder steht noch für Investitionen der Ge-
meinde zur Verfügung, ggf. aber auch zur Deckung eines Fehlbetrages in der 
gemeindlichen Ergebnisrechnung. Solange die positiven Bestandteile überwie-
gen, steht der Gemeinde noch Eigenkapital zur Verfügung. Die Gliederung 
dieses Bilanzbereiches ist daher in die Regelungen über den gemeindlichen 
Haushaltsausgleich eingebunden (vgl. § 75 GemHVO NRW). 
 
Auf Grund der gemeindlichen Eigenheiten wird das Eigenkapital in die besonde-
ren Bilanzposten „Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklagen“ und „Ausgleichs-
rücklage“ sowie Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ gegliedert. Im Bilanzbe-
reich „Eigenkapital“ sind nur diese Bilanzposten zulässig, so dass die Gemeinde 
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nur dann weitere besondere Posten in diesem Bereich ihrer gemeindlichen 
Bilanz bilden darf, wenn solche Posten haushaltsrechtlich ausdrücklich vorgese-
hen sind. Auch ist die Zuführung des in der gemeindlichen Bilanz angesetzten 
Jahresüberschusses grundsätzlich nur zur Ausgleichsrücklage und zur allge-
meinen Rücklage zulässig. 
 

 
Einheitliche Leitung 
(§ 50 GemHVO NRW) 

 

 
Ein gemeindlicher Betrieb (öffentliche Tochtereinheit) ist dann im Wege der 
Vollkonsolidierung in den Gesamtabschluss der Gemeinde einzubeziehen, wenn 
er unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde (öffentliche Muttereinheit) steht. 
Die gemeindliche Verwaltung muss dabei regelmäßig das Management im 
„Konzern Kommune“ tatsächlich innehaben und nicht nur eine „einfache“ Ver-
mögensverwaltung der gemeindlichen Betriebe ausüben.  
 
Eine „einheitliche Leitung“ liegt deshalb bei der Gemeinde nur dann vor, wenn 
die Gemeinde ihre Aufgabenerfüllung mit der Aufgabenerfüllung, die dem ge-
meindlichen Betrieb übertragen wurde, abstimmt und dadurch die betrieblichen 
Ziele mit bestimmt und im Zweifel ihre Interessen durchsetzen kann, weil sie die 
Grundsätze der Geschäftspolitik festlegt. Diese Einflussnahme muss durch die 
Gemeinde tatsächlich ausgeübt werden, so dass sie Entscheidungen über 
wesentliche geschäftliche Maßnahmen trifft, denn allein die Möglichkeit zur 
Einflussnahme reicht nicht aus. Auch die Koordination von Teilbereichen der 
betrieblichen Leitung sowie die Festlegung der personellen Besetzung von 
Führungsstellen gehören dazu. Außerdem muss der Einfluss wird durch die 
Gemeinde allein ausgeübt werden und nicht gemeinschaftlich mit Dritten. 
 

 
Einzahlungen 

(§ 3 GemHVO NRW) 
 

 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Einzahlungen“ wird der tatsächliche 
Zahlungsmittelzufluss bei der Gemeinde im Haushaltsjahr erfasst, der zu einer 
Erhöhung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch den Zugang liqui-
der Mittel, die in Form von Bargeld oder Buchgeld der Gemeinde zufließen, 
führt. Beim Einsatz der Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Einnahme“ im ge-
meindlichen Rechnungswesen liegen dann nicht einnahmewirksame Einzahlun-
gen vor, wenn es in gleicher Höhe zu einer zu einer Abnahme der gemeindli-
chen Forderungen oder zu einer Erhöhung der gemeindlichen Verbindlichkeiten  
kommt. Nicht als Einzahlung gilt die Erhöhung des Kassenbestandes der Ge-
meinde durch eine Barabhebung von einem Bankkonto der Gemeinde, weil 
dadurch der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde insgesamt nicht verändert 
wird. 
 

 
Equity-Methode 

(§ 50 GemHVO NRW) 
 

 
Die Konsolidierung und Bewertung nach der Equity-Methode ist in der Vorschrift 
des § 312 HGB geregelt. Die Equity-Methode ist dadurch charakterisiert, dass 
der Beteiligungswertansatz für den gemeindlicher Betrieb, ausgehend von den 
historischen Anschaffungskosten, in den Folgejahren entsprechend der Entwick-
lung des anteiligen bilanziellen Eigenkapitals des assoziierten Betriebes fortge-
schrieben wird. Anders als bei der Vollkonsolidierung werden deshalb das Ver-
mögen und die Schulden sowie die Aufwendungen und Erträge des assoziierten 
gemeindlichen Betriebes nicht in den Gesamtabschluss übernommen.  
 
Entstehende Unterschiedsbeträge zwischen den Anschaffungskosten des Be-
triebes und dem hierauf anteilig entfallenden Eigenkapital des assoziierten 
Betriebes werden dagegen wie bei der Vollkonsolidierung auch bei der Equity-
Methode ermittelt. Bei der Equity-Konsolidierung können nach dem HGB (Stand: 
2002) zwei Vorgehensweisen unterschieden werden: die Buchwertmethode und 
die Kapitalanteilsmethode (Neubewertungsmethode). Es bestehen Unterschiede 
zwischen den beiden Methoden im bilanziellen Ausweis, nicht jedoch hinsichtlich 
der Summe der Gesamtbilanz und des Gesamtergebnisses. Aus Gründen der 
Klarheit und Praktikabilität ist es jedoch zu empfehlen, für alle nach der Equity-
Methode zu konsolidierenden gemeindlichen Betriebe nur die Buchwertmethode 
anzuwenden, die nach dem geänderten HGB als alleinige Methode in der Pri-
vatwirtschaft anzuwenden ist.  
 

Ergebnisplan 
(§ 2 GemHVO NRW) 

 

 
Der gemeindliche Haushaltsplan (vgl. § 79 GO NRW i.V.m. § 1 GemHVO NRW) 
als Bestandteil der jährlichen Haushaltssatzung der Gemeinde stellt im NKF die 
Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der örtlichen politischen 
Planungen, Entscheidungen und Kontrollen im Haushaltsjahr dar. Darin wird 
über die Rechengröße „Erträge“ das Ressourcenaufkommen der Gemeinde und 
über die Rechengröße „Aufwendungen „ der gemeindliche Ressourcenver-
brauch ergebniswirksam erfasst. Der gemeindliche Haushaltsplan muss daher 
einen Ergebnisplan enthalten, in dem die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfal-
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lenden Erträge und entstehenden Aufwendungen zu veranschlagen sind.  
 
Der gemeindliche Ergebnisplan hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die 
Quellen der Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren und 
den sich daraus im Haushaltsjahr ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf der 
Gemeinde auszuweisen. Im gemeindlichen Ergebnisplan dient der getrennte 
Ausweis des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit, des Finanzergeb-
nis, des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses eines 
Haushaltsjahres, jeweils nach Arten, Höhe und Quellen, der Entscheidung des 
Rates der Gemeinde über die Verwendung und den Einsatz der gemeindlichen 
Ressourcen.  
 
Der auf das Haushaltsjahr bezogene Ergebnisplan stellt eine zeitraumbezogene 
Planungsrechnung dar (vgl. § 78 Absatz 4 GO NRW). Es wird damit das Zu-
standekommen des Erfolgs der Gemeinde aus ihrer Aufgabenerfüllung nach den 
Arten, der Höhe und den Quellen für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 
eines Kalenderjahres aufgezeigt. Die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen 
sind deshalb in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veran-
schlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (vgl. § 11 Absatz 2 GemHVO 
NRW). Bei gemeindlichen Leistungen ohne Gegenleistung oder umgekehrt ist 
das Kriterium für die zeitliche Zuordnung entstehender Erträge oder zu leisten-
der Aufwendungen die in einem Bescheid (Verwaltungsakt) festgesetzte Fällig-
keit. Mit seiner Gliederung soll der gemeindliche Ergebnisplan zudem eine 
Verknüpfung zum Bereich „Laufende Verwaltungstätigkeit“ im gemeindlichen 
Finanzplan herstellen. 
 

 
Ergebnisrechnung 
(§ 38 GemHVO NRW) 

 
Die gemeindliche Ergebnisrechnung weist die Aufwendungen und Erträge der 
Gemeinde aus und bildet dadurch das Ressourcenaufkommen und den Res-
sourcenverbrauch der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr ab. Sie nach 
dem Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut, so dass die ordentlichen und 
die außerordentlichen Ergebniskomponenten getrennt voneinander nachgewie-
sen werden müssen. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergeb-
nis umfasst daher getrennt voneinander die ordentlichen Aufwendungen und 
Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie die außerordentlichen 
Aufwendungen und Erträge der Gemeinde.  Das Jahresergebnis wird dabei 
entweder als Jahresüberschuss (Die Erträge sind höher als die Aufwendungen) 
oder als Jahresfehlbetrag (Die Aufwendungen sind höher als die Erträge) aus-
gewiesen.  
 
Diese Gestaltung der gemeindlichen Ergebnisrechnung ermöglicht, dass bei den 
auftretenden gemeindlichen Geschäftsvorfällen das Eigenkapitalkonto nicht 
unmittelbar bebucht wird, sondern die Geschäftsvorfälle über die Ergebniskon-
ten als Unterkonten des Eigenkapitalkontos erfasst werden. Die Ergebniskonten 
werden daher in Ertragskonten und in Aufwandskonten aufgeteilt und entspre-
chend dem Eigenkapitalkonto bebucht und über das Eigenkapitalkonto abge-
schlossen. Diese Vorgehensweise bedeutet, dass im Rahmen des gemeindli-
chen Jahresabschlusses der Saldo aus allen Ergebniskonten entweder als 
Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag in die gemeindliche Bilanz einfließt. 
Außerdem genügt diese Gestaltung der gemeindlichen Ergebnisrechnung den 
Grundsätzen der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit. 
 

Ergebnis-  
und Finanzplanung 

(§ 84 GO NRW) 

 
Die Vorgabe, der gemeindlichen Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Ergebnis- 
und Finanzplanung zu Grunde zu legen, baut auf Art. 109 GG i.V.m. § 50 HGrG 
auf, nach denen Bund und Länder ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige 
(mittelfristige) Finanzplanung zu Grunde zu legen haben. Für die Gemeinden als 
Teil der Länder ist diese bundesweit geltende Vorgabe übernommen worden. 
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung stellt daher eine zukunftsbezoge-
ne Entwicklungsplanung der Gemeinde dar. Sie soll u.a. ein Orientierungs-
instrument sein, das dem Rat die haushaltspolitischen Entscheidungen erleich-
tert, in dem die Auswirkungen seiner Entscheidung nicht nur für das Haushalts-
jahr, sondern auch für die dann folgenden drei Jahre konkret aufgezeigt werden. 
Durch die Integration der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den 
gemeindlichen Haushaltsplan werden die voraussichtlichen Auswirkungen der 
haushaltsmäßigen Entscheidungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Ge-
meinde transparent gemacht.  
 
Die Gemeinde hat ihre örtliche Haushaltsplanung auf den Zeitraum der mittelfris-
tigen Ergebnis- und Finanzplanung auszurichten. Die gemeindliche Haushalts-
planung hat sich daher nicht allein auf das künftige Haushaltsjahr zu erstrecken, 
sondern vielmehr auf einen fünfjährigen Planungszeitraum, der vom laufenden 



 
 

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 
NKF-BEGRIFFE 

NKF- ARBEITSHILFEN 2967 

Haushaltsjahr ausgeht, in den das Haushaltsjahr als erstes Planungsjahr einge-
bunden ist, und der mit den drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahren 
endet. Die voraussichtliche gemeindliche Haushaltswirtschaft wird dabei anhand 
des im Haushaltsplan aufgezeigten Ressourcenaufkommens und des Ressour-
cenverbrauchs sowie des Bedarfs der Gemeinde an Finanzmitteln innerhalb der 
mehrjährigen Ergebnis- und Finanzplanung deutlich. Im Rahmen der fünfjähri-
gen Haushaltsplanung legt die Gemeinde ihre Leistungskraft offen und zeigt auf, 
wie sie die stetige Aufgabenerfüllung sichert und den Haushaltsausgleich er-
reicht. 
 

Erinnerungswert 
(§ 91 GO NRW) 

 
Der Grundsatz der Vollständigkeit, der bei der Bilanzierung von der Gemeinde 
zu beachten ist, verlangt, dass alle gemeindlichen Vermögensgegenstände, die 
zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde genutzt werden, in der gemeindlichen 
Bilanz anzusetzen sind. Diese Vorgabe bedeutet, dass auch bereits voll abge-
schriebene gemeindliche Vermögensgegenstände des Anlage- und des Umlauf-
vermögens, die gleichwohl noch von der Gemeinde genutzt werden, und daher 
für den Geschäftsbetrieb der Gemeinde fortbestehen, in der gemeindlichen 
Bilanz anzusetzen sind.  
 
Unter Einbeziehung der weiteren Vorgabe, dass in der gemeindlichen Bilanz nur 
werthaltige Vermögensgegenstände angesetzt werden dürfen, sind abgeschrie-
bene, aber noch von der Gemeinde genutzte Vermögensgegenstände mit der 
kleinsten bilanziellen Werteinheit, also i.d.R. mit einem Betrag von einem Euro, 
als Merkposten anzusetzen. Nach Abgang des betreffenden Vermögensgegen-
standes ist dann auch der bilanzierte Erinnerungswert tatsächlich auszubuchen. 
Ein solcher Mindestwert für einen Ansatz in der gemeindlichen Bilanz wird in der 
Praxis als „Erinnerungswert“ bezeichnet. Er wird auch in der Buchführung der 
Gemeinde sowie in ihrem Inventar jeweils in der gleichen Höhe ausgewiesen. 
Ein Erinnerungswert ist außerdem bei allen Arten von Vermögensgegenständen 
anzusetzen, die voll abgeschrieben sind, aber wegen ihrer noch bestehenden 
Nutzungsfähigkeit bzw. ihrer Nutzung durch die Gemeinde weiterhin zu aktivie-
ren sind und daher in der gemeindlichen Bilanz enthalten sein müssen. 
 
 Ein solcher Ansatz verstößt nicht gegen den Grundsatz der Bilanzwahrheit. Er 
ist vielmehr nach den GoB erforderlich, weil durch diese das völlige Weglassen 
von noch vorhandenen und genutzten Vermögensgegenständen unter den 
betreffenden Aktivposten in der gemeindlichen Bilanz nicht zulassen. Die Ge-
meinde kann anhand der örtlichen Verhältnisse entscheiden, ob ein Merkposten 
von einem Euro für jeden einzelnen abgeschriebenen Vermögensgegenstand 
oder für die Vermögensgegenstände, die unter dem gleichen Bilanzposten 
anzusetzen sind, in ihrer Bilanz ausgewiesen wird.  
 
Nach dem Vollständigkeitsgebot genügt z.B. es, wenn die Gemeinde nur noch 
über abgeschriebene PKW verfügt, statt für jeden PKW den Erinnerungswert 
von einem Euro anzusetzen, lediglich einen Euro für alle diese PKW in ihrer 
Bilanz anzusetzen. Nach diesem Grundsatz darf daher kein Null-Ansatz bei dem 
betreffenden Bilanzposten in der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen werden, 
sondern es muss unter dem Bilanzposten mindestens ein Wertansatz in Höhe 
des Erinnerungswertes ausgewiesen sein. In jedem Fall ist aber erforderlich, 
dass die einzelnen abgeschriebenen aber noch genutzten gemeindlichen Ver-
mögensgegenstände im Inventar der Gemeinde mit dem Erinnerungswert er-
fasst und ausgewiesen sind. 
 

Ermächtigungsübertragung 
(§ 22 GemHVO NRW) 

 
Die im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagten Aufwands- und Auszah-
lungsermächtigungen sollen möglichst entsprechend dem tatsächlichen Bedarf 
in Anspruch genommen werden. Es lässt sich bei der Aufstellung des Haus-
haltsplans durch die Gemeinde jedoch nicht immer mit Gewissheit übersehen 
und abschätzen, ob die im Haushaltsplan für einzelne Vorhaben veranschlagten 
Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch 
genommen werden können. Die gesetzliche Ermächtigungsübertragung durch-
bricht die zeitliche Bindung der Ermächtigungen im gemeindlichen Haushalts-
plan. Sie bedeutet, dass die übertragenen Aufwands- und Auszahlungsermäch-
tigungen von ihrer Bindung an das betreffende Haushaltsjahr befreit werden, 
jedoch auch dann nur bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres gelten.  
 
Die Ermächtigungsübertragung ermöglicht insbesondere bei gemeindlichen 
Vorhaben, die sich über ein Haushaltsjahr hinaus erstrecken und im jahresbezo-
genen Haushaltsplan nur für einzelne Teile die notwendigen Ermächtigungen 
veranschlagt worden sind, die zügige Durchführung gemeindlicher Vorhaben. 
Diese wären gefährdet, wenn zur Fortsetzung des Vorhabens erst eine erneute 
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Veranschlagung von Ermächtigungen im Haushaltsplan des Folgejahres erfol-
gen müsste, auch wenn noch nicht benötigte Ermächtigungen verfügbar sind.  
 
Zudem dürfte in solchen Fällen eine Entscheidung von der Gemeinde zu einem 
Zeitpunkt zu treffen sein, in dem die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen für das neue Haushaltsjahr bereits beschlossen sein sollte oder kurz 
vor seiner Verabschiedung steht (vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW). Die Möglichkeit 
einer bedarfsorientierten Ermächtigungsübertragung für die Gemeinden soll 
dazu beitragen, dass ein unwirtschaftlicher Gebrauch der Ermächtigungen des 
Haushaltsplans vermieden wird. 
 

 
Erträge 

(§ 2 GemHVO NRW) 

 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Erträge“ wird betriebswirtschaftlich die 
bewertete Leistungserstellung der Gemeinde in einem Haushaltsjahr (Ge-
schäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. Einen Ertrag stellt dabei jeder ge-
meindliche Geschäftsvorfall dar, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital 
der Gemeinde erhöht. Die Gemeinde erzielt dann in einem Haushaltsjahr eine 
Einnahme, die keinen Ertrag darstellt, wenn entweder keine Leistungserstellung 
durch die Gemeinde vorliegt oder wenn die Leistungserstellung und die dazuge-
hörige Einnahme in unterschiedliche Haushaltsjahre fallen, z.B. bei Mietvoraus-
zahlungen  Die gemeindlichen Erträge sind aber auch an Zahlungsvorgänge 
gebunden, so dass bei der Gemeinde vielfach einzahlungsgleiche bzw. zah-
lungswirksame Erträge entstehen. Andererseits entstehen auch Erträge aus der 
Auflösung von bilanzierten Sonderposten, weil die erhaltenen investiven Zuwen-
dungen über die Nutzungszeit eines damit finanzierten Vermögensgegenstan-
des periodengerecht zu verteilen sind. 
 

Ertragslage 
(§ 95 GO NRW) 

 
Das Haushaltsrecht für Gemeinden orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs 
„Ertragslage“, für den es keine gesetzliche Definition und keine einheitliche 
Begriffsbestimmung gibt, einerseits an der kaufmännischen Auslegung der 
Gewinn- und Verlustrechnung. Andererseits aber insbesondere an den Rege-
lungen über die Planung und Rechnung des gemeindlichen Ressourcenauf-
kommen und des Ressourcenverbrauch. Der gemeindliche Ergebnisplan und die 
Ergebnisrechnung als die dafür vorgesehenen Abbildungen sind unter Beach-
tung des Grundsatzes der Ergebnisspaltung aufgebaut, so dass darin die or-
dentlichen und die außerordentlichen Ergebniskomponenten getrennt voneinan-
der sowie in Form von Erträgen und Aufwendungen aufgezeigt werden. 
 
In der gemeindlichen Ergebnisrechnung als zeitraumbezogene Rechnung für 
das abgelaufene gemeindliche Haushaltsjahr wird die aus der Ausführung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr tatsächlich entstandene 
Ertragslage der Gemeinde aufgezeigt. Ausgehend von den gemeindlichen Er-
träge und Aufwendungen nach Arten, Höhe und Quellen wird das tatsächliche 
Zustandekommen des Jahresergebnisses der Gemeinde als Überschuss (Er-
folg) oder Fehlbetrag (Verlust) abgebildet (vgl. § 38 GemHVO NRW). Mit der 
gemeindlichen Ergebnisrechnung werden daher Informationen darüber geliefert, 
in welchem Umfang und aus welchem Anlass sich das Eigenkapital der Ge-
meinde innerhalb eines Haushaltsjahres verändert hat. Die Ertragslage baut 
daher auf den Arten, Höhe und Quellen von Erträgen der Gemeinde auf. 
 

 

F 
 

 
Festwert 

(§ 29 GemHVO NRW) 
 

 
Die Bildung von Festwerten durch die Gemeinde hat den Zweck, ausgewählte 
Vermögensgegenstände zusammen zu fassen und diese in Durchbrechung des 
Grundsatzes der Einzelbewertung in mehreren zeitlich aufeinanderfolgenden 
Jahresabschlüssen der Gemeinde mit einem unveränderten Wert (Festwert) in 
der gemeindlichen Bilanz ansetzen zu können. Die Möglichkeit zur Anwendung 
des Festwertverfahrens durch die Gemeinde ist auf Vermögensgegenstände des 
gemeindlichen Sachanlagevermögens sowie auf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
(gemeindliches Umlaufvermögen) beschränkt. Die Ersatzbeschaffungen sind 
dabei i.d.R. sofort als Aufwendungen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu 
erfassen.  
 
Von der Gemeinde sollen daher nur dann Vermögensgegenstände in einem 
Festwert zusammengefasst werden, wenn erwartet werden kann, dass über eine 
längere Zeit hinweg eine vorab definierte Gruppe von Vermögensgegenständen 
des Anlage- oder des Umlaufvermögens in ihrem Wert, ihrer Zusammensetzung 
und Menge gleich bleibt und die zudem abnutzbar sind. Auch die Nutzungsdau-



 
 

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 
NKF-BEGRIFFE 

NKF- ARBEITSHILFEN 2969 

ern der betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstände dürfen nicht erheb-
lich voneinander abweichen. Ein gemeindlicher Festwert kann im Rahmen des 
Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit aber auch auf Schlüsselgrößen statt auf 
einzelne Arten von Vermögensgegenständen aufgebaut werden.  
 

Finanzbuchhaltung 
(§ 93 GO NRW) 

 

 
Die gemeindliche Finanzbuchhaltung hat die Buchführung und die Zahlungsab-
wicklung der Gemeinde zu erledigen. In der Finanzbuchhaltung sind daher alle 
Geschäftsvorfälle der Gemeinde systematisch und lückenlos nach bestimmten 
Regeln und Ordnungskriterien wertmäßig zu erfassen. Die dadurch bedingten 
Veränderungen der gemeindlichen Vermögens- und Schuldenlage sind ebenfalls 
zu erfassen. Durch die Aufgaben der gemeindlichen Finanzbuchhaltung wird die 
Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses ermöglicht, denn sie liefert 
die zutreffenden Daten für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die 
Bilanz.  
 
Für das Buchungsgeschäft bedient sich die Finanzbuchhaltung der kaufmänni-
schen doppelten Buchführung und muss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung die gemeindlichen Geschäftsvorfälle in den Büchern 
klar ersichtlich und nachprüfbar aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungspflicht führt zu 
einer laufenden, systematisch geordneten Dokumentation der gemeindlichen 
Geschäftsvorfälle. Als gemeindlicher Geschäftsvorfall wird dabei ein Ereignis 
betrachtet, das von der Gemeinde buchhalterisch zu erfassen ist, weil es zu 
finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde führt. Dabei kann zwischen be-
standswirksamen und ergebniswirksamen Geschäftsvorfällen unterschieden 
werden.  
 
Die gemeindliche Zahlungsabwicklung hat i.d.R. folgende Aufgaben zu erfüllen, 
die vom Bürgermeister in einer örtlichen Dienstanweisung auf der Grundlage 
des § 31 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO NRW zu regeln sind. Dazu gehören u.a. 
die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen, die buch-
halterische Erfassung der Zahlungs-(Geld-)ströme, getrennt nach eigenem und 
fremdem Zahlungsverkehr, die Verwaltung der Finanzmittel, die Aufbewahrung, 
Beförderung und Entgegennahme von Zahlungsmitteln und die Anlage nicht 
benötigter Zahlungsmittel. 
 

Finanzlage 
(§ 95 GO NRW) 

 
Das Haushaltsrecht für Gemeinden orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs 
„Finanzlage“, für den es keine gesetzliche Definition und keine einheitliche 
Begriffsbestimmung gibt, einerseits an der kaufmännischen Auslegung. Ande-
rerseits aber insbesondere an den Regelungen über die Planung und Rechnung 
der gemeindlichen Liquidität bzw. den von der Gemeinde zu erzielenden Einzah-
lungen und zu leistenden Auszahlungen. Der gemeindliche Finanzplan und die 
Finanzrechnung sind dabei so aufgebaut, dass diese eine jahresbezogene 
Herkunftsrechnung und Verwendungsrechnung für die gemeindlichen Finanzmit-
tel darstellen.  
 
Die gemeindliche Finanzrechnung (vgl. § 39 GemHVO NRW) stellt dabei eine 
zeitraumbezogene Rechnung dar, in der Zustandekommen der Liquidität der 
Gemeinde durch die Darstellung der Finanzmittel nach Arten, Höhe und Quellen 
abgebildet werden. Außerdem sind die Einzahlungs- und Auszahlungsströme 
nach Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und 
Finanzierungstätigkeit der Gemeinde zu trennen. Mit der gemeindlichen Finanz-
rechnung werden daher aussagekräftige Informationen darüber geliefert, in 
welchem Umfang und aus welchem Anlass sich die tatsächliche Finanzlage der 
Gemeinde verändert hat.   
 

Finanzmittelbeschaffung 
(§ 77 GO NRW) 

 

 
Die Gemeinde ist gefordert, sich geeignete Quellen der Finanzmittel zu erschlie-
ßen, denn diese sind sehr vielfältig und ergeben sich aus öffentlich-rechtlichen 
und privatrechtlichen Vorgängen bzw. Geschäftsvorfällen der Gemeinde. Daher 
wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass diejenigen, die eine Leistung der 
Gemeinde in Anspruch nehmen oder eine gemeindliche Einrichtung nutzen, die 
entstehenden Kosten in vertretbaren und gebotenen Umfang tragen sollen. 
Zudem sind die Einwohner der Gemeinde verpflichtet, die Lasten zu tragen, die 
sich aus ihrer Zugehörigkeit zur Gemeinde ergeben. In diese Betrachtung muss 
außerdem einbezogen werden, ob und in welchem Umfang die Gemeinde die 
Einziehung von Ansprüchen in Form der Stundung hinausschiebt oder durch 
Niederschlagung und Erlass auf die Durchsetzung ihrer Ansprüche verzichtet. 
 
Die Vorschrift enthält für die Gemeinden die Grundsätze der Finanzmittelbe-
schaffung und legt eine bestimmte Rangfolge für die gemeindlichen Finanzmit-
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telarten fest. Damit findet unter Berücksichtigung der Sicherung der stetigen 
Aufgabenerfüllung der Gemeinde das Bedarfsdeckungsprinzip i.V.m. dem 
Nachhaltigkeitsprinzip Anwendung. Die Rangfolge der gemeindlichen Finanzmit-
telbeschaffung besteht aus 
1. Sonstigen Finanzmitteln 
    als vorrangige Finanzmittel  
    z.B. Zuweisungen, Zuschüsse, Mieten, Pachten, Bußgelder, Verkaufserlöse, 
2. Speziellen Entgelten 
    für die von der Gemeinde erbrachten Leistungen 
    z.B. Gebühren, Beiträge, Eintrittsgelder, 
3. Steuern (§ 77 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW) 
    als nachrangige Finanzmittel, 
    z.B. Grundsteuern, Gewerbesteuer, sonstige örtliche Steuern 
4. Kredite (§ 77 Absatz 3 GO NRW) 
    nur unter den genannten Voraussetzungen des § 86 Absatz 1 GO NRW. 
  
Die gemeindliche Finanzmittelbeschaffung spiegelt sich zudem in der Bilanz der 
Gemeinde durch die unter gesonderten Posten anzusetzenden Forderungen 
(bestehende Ansprüche) der Gemeinde wieder. Damit wird zum jeweiligen 
Abschlussstichtag transparent gemacht werden, in welchem Umfang und bei 
welchen Finanzmittelarten die Gemeinde die ihr zustehenden Finanzmittel noch 
nicht erhalten hat.  
 

 
 

Finanzplan 
(§ 3 GemHVO NRW) 

 

 
Der gemeindliche Haushaltsplan (vgl. § 79 GO NRW i.V.m. § 1 GemHVO NRW) 
als Bestandteil der jährlichen Haushaltssatzung der Gemeinde stellt im NKF die 
Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der örtlichen politischen 
Planungen, Entscheidungen und Kontrollen dar. Er steht im Zusammenhang mit 
der Pflicht der Gemeinde, ihre Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und 
sparsam zu führen sowie so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung 
ihrer Aufgaben gesichert ist, im Zentrum der haushaltswirtschaftlichen Planung 
und Rechenschaft der Gemeinde (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW). Im NKF kann 
daher auf eine Planung der Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere für 
die gemeindlichen Investitionen, nicht verzichtet werden.  
 
Der gemeindliche Haushaltsplan muss daher einem Finanzplan enthalten, in 
dem die im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und die zu 
leistenden Auszahlungen zu veranschlagen sind (vgl. § 79 GO NRW i.V.m. § 1 
GemHVO NRW). Die Rechengrößen „Auszahlungen“ und „Einzahlungen“ des 
NKF stellen dabei den Buchungsstoff für den Finanzplan dar. Bei den Einzah-
lungen handelt es sich um einen tatsächlichen Geldzufluss bei der Gemeinde, 
der eine Erhöhung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt. Bei den gemeindli-
chen Auszahlungen handelt es sich um den tatsächlichen Geldabfluss, der zum 
Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen entsteht und eine 
Verringerung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt. 
 
In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gewährleistet der Finanzplan durch die 
Aufnahme aller voraussichtlichen Zahlungen im Haushaltsjahr aussagekräftige 
Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Auf der 
Gesamtebene des gemeindlichen Haushaltsplans bildet daher der Finanzplan 
einen unverzichtbaren Bestandteil, denn durch ihn werden die vorgesehenen 
Investitionen und die notwendige Finanzierungstätigkeit der Gemeinde abgebil-
det, die systematisch nicht im gemeindlichen Ergebnisplan enthalten sind. 
 

 
Finanzrechnung 

(§ 39 GemHVO NRW) 
 

 
Im NKF ist die gemeindliche Finanzrechnung die dritte Säule im Drei-
Komponentensystem. Sie dient dem Nachweis der von der Gemeinde geleiste-
ten Auszahlungen und erzielten Einzahlungen und soll daher ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild des finanzwirtschaftlichen Geschehens 
der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr vermitteln. Die gemeindliche 
Finanzrechnung ist mit der im kaufmännischen Rechnungswesen bekannten 
„Kapitalflussrechnung“ verwandt, ist aber auf die Belange der Gemeinden aus-
gerichtet worden. Sie soll auch aussagekräftige Informationen über die tatsächli-
che finanzielle Lage der Gemeinde liefern, denn sie bietet eine zeitraumbezoge-
ne Abbildung sämtlicher Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) mit einer 
Darstellung der Finanzierungsquellen (Mittelherkunfts- und -
verwendungsrechnung).  
 
Die gemeindliche Finanzrechnung soll aber auch die Veränderung des Zah-
lungsmittelbestandes der Gemeinde aufzeigen und die Einhaltung des Stufen-
systems der Gesamtdeckung nach § 20 GemHVO NRW nachprüfbar machen. 
Aus den in der gemeindlichen Finanzrechnung zu bildenden Salden und Sum-
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men können aber auch haushaltswirtschaftliche Schlussfolgerungen gezogen 
werden. Es muss dazu aber das tatsächliche haushaltswirtschaftliche Gesche-
hen vor Ort bekannt sein. So kann z.B. aus einem negativen Saldo aus den Ein- 
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht unmittelbar der 
Schluss gezogen werden, in dieser Höhe seien von der Gemeinde Kredite zur 
Liquiditätssicherung aufgenommen worden.  
 
Eine Gemeinde, die eine erhaltene investive Zuwendung auch für laufende 
Zwecke verwenden darf, muss gleichwohl die erhaltene investive Zuwendung 
als ungekürzte Einzahlung unter der Investitionstätigkeit der Gemeinde erfassen 
und nachweisen. Auch aus dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit der Gemeinde kann nicht unmittelbar der Schluss gezogen 
werden, dass dieser Betrag den tatsächlichen Kreditbedarf für gemeindliche 
Investitionen darstellt. Die Gemeinde kann z.B. Veräußerungserlöse für die 
Tilgung von Investitionskrediten nutzen, so dass in solchen Fällen der Kreditbe-
darf größer ist als der in der gemeindlichen Finanzrechnung ausgewiesene 
Saldo aus der gemeindlichen Investitionstätigkeit. 
 

Forderungen 
(§ 41 GemHVO NRW) 

 

 
Die Gemeinde hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass ihre 
Ansprüche vollständig erfasst, rechtzeitig geltend gemacht und eingezogen 
werden (vgl. § 23 Absatz 3 GemHVO NRW). Soweit die Gemeinde am Ab-
schlussstichtag des Haushaltsjahres die ihr zustehenden Ansprüchen noch nicht 
eingezogen hat, sind diese als Forderungen in der gemeindlichen Bilanz anzu-
setzen. Unter dem Bilanzposten „Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände“ sind in der gemeindlichen Bilanz die Ansprüche der Gemeinde gegen-
über Dritten auszuweisen, die ihr aus ihrem öffentlich-rechtlichen und privat-
rechtlichen Handeln entstehen und nicht als längerfristige „Ausleihungen“ dem 
Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind. Sie sind nicht nach ihrer Entstehung 
im zivilrechtlichen Sinne, sondern im bilanziellen Sinne sowie differenziert nach 
Forderungsarten anzusetzen.  
 
Die Gliederung der gemeindlichen Forderungen in der Bilanz der Gemeinde und 
im dem Anhang beizufügenden Forderungsspiegel soll u.a. dazu beitragen, dass 
die Gemeinde in ihrem finanzwirtschaftlichen Handeln den Grundsätzen der 
Finanzmittelbeschaffung nach § 77 GO NRW gerecht werden muss und dieses 
Handeln der Gemeinde transparent und nachvollziehbar gemacht wird. Auf der 
ersten Gliederungsstufe für den Ansatz der Forderungen in der gemeindlichen 
Bilanz ist entsprechend dem Handeln der Gemeinde in verschiedene Arten zu 
differenzieren, die ggf. weiter nach Schuldner untergliedert werden können. In 
diesem Sinne entsteht dann eine besondere Struktur in der gemeindlichen 
Bilanz, die in der handelsrechtlichen Bilanz unbekannt ist.  
 
Es kommt bei der gemeindlichen Forderungsgliederung nicht wie im kaufmänni-
schen Rechnungswesen darauf an, ob eine Forderungsart aus einer „Haupt- 
oder Nebentätigkeit“ der Gemeinde entstanden ist. In diesem Zusammenhang 
ist zu beachten, dass der Ansatz einer gemeindlichen Forderung immer einen 
Anspruch der Gemeinde gegen einen Dritten voraussetzt. In diesem Sinne ist 
der Ansatz einer gemeindlichen Forderung gegen die Gemeinde, also gegen 
sich selbst, unzulässig.  
 

 
Forderungsspiegel 
(§ 47 GemHVO NRW) 

 

 
Unter den „Forderungen“ in der gemeindlichen Bilanz sind die Ansprüche der 
Gemeinde auszuweisen, die nicht als längerfristige „Ausleihungen“ dem Finanz-
anlagevermögen zuzuordnen sind. Sie stellen am Abschlussstichtag den geldli-
chen Gegenwert bzw. die noch ausstehende Zahlung eines Dritten für eine von 
der Gemeinde erbrachte Leistung dar. Die Forderungen sind in der gemeindli-
chen Bilanz anzusetzen, wenn die Gemeinde auf die Gegenleistung durch den 
Dritten noch einen Anspruch hat.  
 
Der Forderungsspiegel im gemeindlichen Jahresabschluss dient u.a. auch dazu, 
für jeden Vermögensposten, unter dem Beträge zusammen gefasst sind, die auf 
unterschiedliche Zeiträume aufzuteilen sind, für jeden Zeitraum den zutreffenden 
Betrag anzugeben. Die Gliederung der gemeindlichen Forderungen im Forde-
rungsspiegel soll u.a. dazu beitragen, dass die Gemeinde in ihrem finanzwirt-
schaftlichen Handeln den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 
GO NRW gerecht werden muss und dieses Handeln der Gemeinde transparent 
und nachvollziehbar gemacht wird.  
 
Auf der ersten Gliederungsstufe für den Ansatz der Forderungen in der ge-
meindlichen Bilanz ist entsprechend dem Handeln der Gemeinde in verschiede-
ne Arten zu differenzieren, die ggf. weiter nach Schuldner untergliedert werden 
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können. Es kommt bei der gemeindlichen Forderungsgliederung nicht wie im 
kaufmännischen Rechnungswesen darauf an, ob eine Forderungsart aus einer 
„Haupt- oder Nebentätigkeit“ der Gemeinde entstanden ist.  
 

 

G 

 
Gesamtabschluss 

(§ 116 GO NRW /  
§ 49 GemHVO NRW) 

 

 
Der Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde soll u.a. 
dadurch erreicht werden, dass durch einen Gesamtabschluss im Sinne eines 
Konzernabschlusses nach den handelsrechtlichen Vorschriften ein wirtschaftli-
cher Verbund zwischen der Verwaltung der Gemeinde und den gemeindlichen 
Betrieben hergestellt und aufgezeigt wird. Dieses Ziel erfordert, dass die ge-
meindliche Verwaltung die Stellung einer Muttereinheit gegenüber den gemeind-
lichen Betrieben einnimmt, so dass ein Über- und Unterordnungsverhältnis 
innerhalb der Gemeinde entsteht. Zusätzlich muss es örtlich mindestens einen 
gemeindlichen Betrieb geben, der als Tochtereinheit der Gemeinde voll zu 
konsolidieren ist.  
 
Diesem Ziel dient insbesondere der gemeindliche Gesamtabschluss. Für dessen 
Aufstellung ist der Jahresabschluss der gemeindlichen Verwaltung mit den 
Jahresabschlüssen der gemeindlichen Betriebe, unabhängig von ihrer jeweiligen 
Rechts- oder Organisationsform, zu konsolidieren. Die Rechtsform der gemeind-
lichen Betriebe hat dabei keinen Einfluss auf die Einbeziehung eines Betriebes 
in den Konsolidierungskreis für den gemeindlichen Gesamtabschluss. Der ge-
meindliche Gesamtabschluss stellt eine Zusammenführung der jahresbezoge-
nen Ergebnisse zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den gemeindlichen 
Betrieben unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verflechtungen sowie 
unter Beachtung der Grundlagen der Vereinheitlichung dar. Die Aufstellung des 
gemeindlichen Gesamtabschlusses ist deshalb keine bloße Addition der betrieb-
lichen Daten der einzelnen gemeindlichen Betriebe dar.  
 
Die Anwendung des Grundsatzes der Einheitlichkeit bei der Aufstellung des 
gemeindlichen Gesamtabschlusses soll verhindern, dass es nicht zur Übernah-
me unzutreffender Werte für das Vermögen und die Schulden der Gemeinde 
aus den Einzelabschlüssen kommt und der Informationsgehalt des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses nicht beeinträchtigt wird. Die generelle Möglichkeit für 
die Gemeinde, beim Vorliegen besonderer örtlicher Gegebenheiten auf einen 
Gesamtabschluss zu verzichten, z.B. bei fehlenden Tochtereinheiten für die 
Vollkonsolidierung oder beim Vorhandensein von Betrieben, die lediglich von 
untergeordneter Bedeutung sind, führt dazu und bedeutet, dass in diesen Fällen 
eine wichtige Informationsquelle über die gesamte wirtschaftliche Lage der 
Gemeinde nicht zur Verfügung steht.  
 

Gesamtsteuerung 
(12. T GO NRW) 

 
Die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben (vgl. § 3 GO NRW) einschließlich der 
Verpflichtung der Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu füh-
ren, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist (vgl. § 75 Absatz 1 GO 
NRW), erfordert einen Überblick über die wirtschaftliche Gesamtlage vor Ort und 
ein darauf ausgerichtetes Handeln der Verantwortlichen in der Gemeinde. Die 
auf den gesetzlich vorgesehenen Gesamtabschluss aufbauende Gesamtsteue-
rung ist dabei jedoch nicht als eine Addition von Verwaltungsprozessen anzuse-
hen, sondern stellt ein verantwortliches ganzheitliches gemeindebezogenes 
Verwaltungsmanagement dar, dass im Rahmen einer Stetigkeit fortlaufend 
bestehen muss. Dabei kann es örtlich sachlich sinnvoll sein, mehrere Gesamt-
abschlüsse in einer Zeitreihe verfügbar zu haben. Die Gemeinde sollte gleich-
wohl bereits mit ihrem ersten Gesamtabschluss sich über die Ziele und Zwecke 
ihrer örtlichen Gesamtsteuerung Klarheit verschaffen und von Anfang an - wie 
zukünftig auch - für eine Weiterentwicklung offen sein.  
 
Mit einer Gesamtsteuerung als Managementaufgabe können die gemeindlichen 
Geschäftsteile „Verwaltung“ und „Betriebe“ als eine Gesamtheit betrachtet und 
der gemeindliche Gesamtabschluss als aussagekräftige und steuerungsrelevan-
te Informationsbasis genutzt werden, um als Gemeinde zukunftsorientiert und 
wirtschaftlich handeln zu können. Die gemeindliche Gesamtsteuerung geht 
daher über die heutige Haushaltssteuerung, die auf die gemeindliche Verwal-
tung und die damit verbundene örtliche Haushaltswirtschaft ausgerichtet ist, 
wesentlich hinaus. Sie schließt auch die gemeindliche Beteiligungsverwaltung 
mit ein, die vielfach, bezogen auf die Betriebe der Gemeinde, lediglich auf die 
Erfüllung der gesetzlich bestimmten Pflichten und auf die Erlangung weiterer 
Informationen ausgerichtet ist, wenn dazu ein örtlicher Bedarf oder Anlass be-
steht.. 
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Zur Umsetzung einer Gesamtsteuerung in der Gemeinde muss der Rat der 
Gemeinde als oberstes Leitungsorgan im Rahmen und Sinne seiner Allzustän-
digkeit nicht nur auf die gemeindliche Verwaltung, sondern gleichermaßen auch 
auf die Betriebe der Gemeinde als verselbstständigte Aufgabenbereiche einwir-
ken, damit dieser die für die Erledigung der gemeindlichen Aufgaben notwendige 
Steuerungskultur geschaffen und sachgerechte Steuerungsinstrumente einge-
setzt und genutzt werden können. Eine entsprechende Verpflichtung trifft auch 
den Bürgermeister als Vorsitzenden des Rates und als Verantwortlichen für die 
Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten gemeindlichen 
Verwaltung.  
 

Grundsatz  
„Effizienz“ 

(§ 75 GO NRW) 

 
Der Haushaltsgrundsatz der „Effizienz“ soll das Erfordernis einer Leistungswirk-
samkeit in die gemeindliche Haushaltswirtschaft einführen. Er soll außerdem 
dazu beitragen, die neue Steuerung mit zeitbezogenen Ziel- und Finanzvorga-
ben in der Praxis tatsächlich umzusetzen. Für die gemeindliche Aufgabenerfül-
lung sollen daher produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzba-
ren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs 
festgelegt sowie Leistungskennzahlen zur Zielerreichung bestimmt und mit 
Finanzzielen verknüpft werden (vgl. § 12 GemHVO NRW).  
 

 
 
 

Grundsatz 
der Einzelbewertung 
(§ 32 GemHVO NRW) 

 
Für die Bewertung im Jahresabschluss der Gemeinde gilt der Grundsatz der 
Einzelbewertung, d.h. jeder gemeindliche Vermögensgegenstand und jede 
Schuldart sind einzeln zu bewerten und nicht mit anderen Vermögensgegen-
ständen zu verrechnen. Dieser Grundsatz erfordert, dass die einzelnen Vermö-
gensgegenstände bewertungsfähig und entsprechend die Einzelposten in der 
gemeindlichen Bilanz und Berücksichtigung der jeweiligen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten gegeneinander abgrenzbar sind. Dieses gilt entsprechend 
für die gemeindlichen Schulden, bei denen der Erfüllungsbetrag zu berücksichti-
gen ist. Es gilt in diesen Fällen die gebotene Objektivierung zu erreichen, um 
den für die Gemeinde vorhandenen Ermessensspielraum auszufüllen und will-
kürfrei bzw. frei von sachfremden Erwägungen zu handeln. 
 
Die Bewertung ist von der Gemeinde nach den örtlichen Gegebenheiten vorzu-
nehmen. Es ist dabei unter einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise örtlich zu 
entscheiden, ob ein vorhandener gemeindlicher Vermögensgegenstand selbst-
ständig bewertbar und in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist, wenn die 
Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat. Dabei sind aber auch die 
Risiken eines Vermögensgegenstandes für sich zu beurteilen. Auch dürfen 
mögliche Wertminderungen nicht mit nicht realisierten Wertsteigerungen ver-
rechnet werden. Diese Vorgaben können ggf. dazu führen, dass gleiche oder 
ähnliche Vermögensgegenstände im Hinblick auf ihre Eigenart, Ausstattung 
sowie Nutzungs- und Verwendungsmöglichkeit unterschiedlich zu bewerten 
sind.  
 

Grundsatz  
„Fiktion der  

wirtschaftlichen Einheit“ 
(§ 116 GO NRW) 

 
Die gesetzlichen Festlegungen von Zielen und Zwecken des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses sollen zu einem Gesamtüberblick über die Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde führen, mit dem auch ein 
haushaltswirtschaftlich zutreffendes Ergebnis der gesamten jahresbezogenen 
Tätigkeit (Aufgabenerfüllung) der Gemeinde darzustellen ist. Unter Berücksichti-
gung dieser rechtlichen Vorgaben soll die Gemeinde als eine Einheit gelten, bei 
der die Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit der gemeindlichen Verwaltung und 
der Betriebe der Gemeinde einen abgegrenzten Bereich wirtschaftlicher Aktivitä-
ten darstellen, ohne dass dafür eine neue eigenständige rechtliche Einheit zu 
schaffen ist.  
 
Diese Gegebenheiten führen dazu, dass dem gemeindlichen Gesamtabschluss 
die „Fiktion der wirtschaftlichen Einheit“ zu Grunde zu legen ist. Das Vorliegen 
einer faktischen wirtschaftlichen Einheit kann i.d.R. nicht angenommen werden, 
denn viele gemeindliche Betriebe des Vollkonsolidierungskreises führen zwar 
gemeindliche Aufgaben durch, doch diese in rechtlich selbstständiger Form. Sie 
können vergleichsweise wie ein Fachbereich oder eine Abteilung der gemeindli-
chen Verwaltung betrachtet werden. Einer solchen Betrachtung bedarf es beim 
gemeindlichen Gesamtabschluss, so dass die Einheitstheorie in Form der „Fikti-
on der wirtschaftlichen Einheit“ eine zutreffende rechnungslegende Form für die 
Gemeinde darstellt und entsprechend umzusetzen ist.  
 
In diesem Zusammenhang genügt es zur Herstellung einer „wirtschaftlichen 
Einheit“ zwischen den Betrieben der Gemeinde und der gemeindlichen Verwal-
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tung nicht, die einzelnen Jahresabschlüsse unkoordiniert zusammen zu rech-
nen. Vielmehr ist unter Berücksichtigung der Verflechtungen zwischen der ge-
meindlichen Verwaltung und den Betrieben der Gemeinde sowie zwischen den 
Betrieben ein haushaltswirtschaftliches Ergebnis für die gesamte Tätigkeit der 
Gemeinde sowie der daraus entstandene Vermögens- und Schuldengesamt-
stand zu ermitteln. Es bedarf dazu der einheitlichen Anwendung von Ansatz-, 
Bewertungs- und Ausweisregeln sowie der Abgrenzung und Eliminierung „kon-
zerninterner“ Beziehungen. Der gemeindliche Gesamtabschluss macht dabei die 
Jahresabschlüsse der gemeindlichen Verwaltung und der gemeindlichen Betrie-
be nicht überflüssig. Vielmehr baut der gemeindliche Gesamtabschluss auf dem 
Einzelabschluss der Gemeinde als Muttereinheit auf, so dass auch deren Be-
wertungs- und Bilanzierungsgrundlagen bei der Aufstellung des Gesamtab-
schluss grundsätzlich Anwendung finden sollen. 
 

Grundsatz  
„Intergenerative  
Gerechtigkeit“ 

(§ 1 GO NRW) 

 
Im Zusammenhang mit den gesetzlich bestimmten Grundsätzen und den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ist gesondert der Grundsatz der 
intergenerativen Gerechtigkeit gesetzlich bestimmt worden (vgl. § 1 Absatz 1 
Satz 3 GO NRW). Dieser Grundsatz wird dadurch ergänzt, dass bestimmt wor-
den ist, „Die Gemeinden haben ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwal-
ten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben“ (vgl. § 10 Satz 1 GO NRW). Er 
beinhaltet, dass die Gemeinden in Verantwortung für die künftigen Generationen 
handeln müssen.  
 
Der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit erfordert daher die zeitliche 
Verteilung von Nutzen und Lasten im gemeindlichen Bereich, so dass die Ge-
meinde bei ihrer Haushaltsplanung und Haushaltsausführung unter Beachtung 
der übrigen gemeindlichen Haushaltsgrundsätze immer im Blick haben muss, 
auch ausreichende Handlungsmöglichkeiten für die künftigen Generationen zu 
erhalten. Er beinhaltet u.a. auch, dass die Gemeinde keine rücksichtslose Inan-
spruchnahme der Abgabepflichtigen vornehmen darf. 
 

Grundsatz 
„Sicherung der  

Aufgabenerfüllung“ 
(§ 75 GO NRW) 

 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern dient stets 
der „Sicherung der Aufgabenerfüllung“. Diese Zweckbestimmung ist umfassend 
und deshalb als tragender Haushaltsgrundsatz für die gemeindliche Haushalts-
wirtschaft sowohl für das laufende als auch für künftige Haushaltsjahre anzuse-
hen. Als Anknüpfungspunkt für die Aufgabenbestimmung ist § 3 GO NRW her-
anzuziehen, durch den die Aufgaben der Gemeinde bestimmt und abgegrenzt 
werden. Wegen der Vielzahl und der Verschiedenartigkeit der gemeindlichen 
Aufgaben mit einem theoretisch unbegrenzten Bedarf an Finanzmitteln ist eine 
ständige Bedarfsprüfung unter Berücksichtigung der örtlichen Aufgabenstellun-
gen und der finanziellen Leistungsfähigkeit in jeder Gemeinde notwendig.  
 
Der Grundsatz der „Sicherung der Aufgabenerfüllung schließt die Verpflichtung 
der Gemeinde zum Erhalt ihrer Leistungsfähigkeit und damit des dafür benötig-
ten Vermögens sowie der notwendigen Erträge im Haushaltsjahr als auch bezo-
gen auf die Zukunft (auf Dauer) ein. Für die wirtschaftliche Lage und die Weiter-
entwicklung der Gemeinde kommt es auf die Ergebnisse der jährlichen Haus-
haltswirtschaft der Gemeinde an, die von der Gemeinde durchaus gestaltbar 
sind, auch wenn durch Gesetze und andere Vorschriften die Produkte der Ge-
meinde und deren Abnehmer ortbezogene Beschränkungen bestehen. Die 
Sicherung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung soll auch dem Erhalt einer 
Vielzahl von Dienstleistungen der Gemeinde und damit dem Nutzen der örtli-
chen Gemeinschaft dienen. Daher kommt es bei der Beurteilung vielfach auf 
eine adressatenbezogene Betrachtung der Art und des Umfanges der gemeind-
lichen Aufgabenerfüllung an. 
 
Die in die Zukunft gerichtete Forderung nach Sicherung der Aufgabenerfüllung 
durch die Gemeinde setzt somit nicht nur eine sorgfältige Planung für das 
nächste Haushaltsjahr, sondern auch für die weiteren Jahre im Rahmen der 
mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gemeinde voraus. Ein Bestandteil der 
Reform des Haushaltsrechts war deshalb, die mittelfristige Ergebnis- und Fi-
nanzplanung in den Haushaltsplan der Gemeinde zu integrieren (vgl. § 84 GO 
NRW). Aus diesen Gegebenheiten heraus soll der gemeindliche Haushaltsplan 
auch örtlich so gestaltet werden, dass er den Informationszwecken genügt. Der 
sich daran anschließende Jahresabschluss stellt dabei einen Indikator dar, der 
aufzeigen kann, inwieweit die Gemeinde noch dem Grundsatz der stetigen 
Aufgabenerfüllung nachkommt. 

 
 
 

 
Der Haushaltsgrundsatz „Sparsamkeit“ soll die Verschwendung der den Ge-
meinden anvertrauten Haushaltsmittel verhindern. Die Gemeinde soll bei der 
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Grundsatz 

„Sparsamkeit“ 
(§ 75 GO NRW) 

Erledigung ihrer Aufgaben prüfen, wie die einzelne Aufgabe bei vernünftiger 
Betrachtung angemessen wahrgenommen und finanziert wird. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die für die Haushaltsausführung vom Rat beschlossenen 
Ermächtigungen eine Höchstgrenze für die verfügbaren Haushaltsmittel darstel-
len, wenn kein Änderungsbedarf im Rahmen der Ausführung des Haushalts-
plans entsteht. Auch verlangt der Grundsatz, die gemeindlichen Maßnahmen 
kostengünstig durchzuführen und Finanzmittel nur zu dem Zeitpunkt zu verbrau-
chen, wenn sie benötigt werden.  
 
Der Grundsatz soll darüber hinaus dazu anhalten, die Ertrags- und Einzah-
lungsmöglichkeiten zu nutzen und auch von der Einziehung Gebrauch zu ma-
chen, d.h. bestehende Ansprüche rechtzeitig und vollständig geltend zu machen. 
Dieser Haushaltsgrundsatz hat somit auch eine Schutzfunktion für das Budget-
recht des Rates und soll gleichzeitig zu Sicherung des gesetzlich geforderten 
Haushaltsausgleichs beitragen. Die Anwendung dieses Grundsatzes darf jedoch 
insgesamt die erforderliche Aufgabenerledigung nicht beeinträchtigen. Eine 
wirtschaftliche Haushaltsführung schließt dabei grundsätzlich das sparsame 
Handeln ein. Auch hier verbleibt den Gemeinden ein erheblicher Handlungs-
spielraum. 
 

 
 

Grundsatz 
„Wesentlichkeit“ 

(§ 116 GO NRW) 

 
Der im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft anzuwendende Grund-
satz der Wesentlichkeit gehört zwar zu den allgemeinen Grundsätzen, ist aber 
nicht ausdrücklich gesetzlich bestimmt worden. Er beinhaltet, dass eine Informa-
tion im gemeindlichen Haushaltswesen dann wesentlich ist, wenn durch ihr 
Weglassen oder ihre fehlerhafte Darstellung wirtschaftliche Entscheidungen 
beeinflusst werden können, z.B. im Rahmen des gemeindlichen Jahresab-
schlusses oder des Gesamtabschlusses der Gemeinde. Er ist bei auftretenden 
Abweichungen vom Regelfall im Einzelfall unter Betrachtung der örtlichen Ver-
hältnisse anzuwenden.  
 
Die Gemeinden sind z.B. verpflichtet, bei einer dauerhaften Wertminderung 
eines Vermögensgegenstandes ihres Anlagevermögens eine außerplanmäßige 
Abschreibung vorzunehmen. Bei der Entscheidung darüber ist der Grundsatz 
der Wesentlichkeit zu beachten, zumal nach dem Vorsichtsprinzip die Abschrei-
bungsmethode für den Vermögensgegenstand und seine Nutzungsdauer so 
festgelegt werden sollen, dass eine außerplanmäßige Abschreibung als Wert-
minderung des Vermögensgegenstandes möglichst nicht auftritt (vgl. § 35 
GemHVO NRW). Auch bei der Bildung der Rechnungsabgrenzungsposten ist 
der Grundsatz der Wesentlichkeit zu beachten (vgl. § 42 GemHVO NRW).  
 

Grundsatz 
„Wirtschaftlichkeit“ 

(§ 75 GO NRW) 

 
Der Haushaltsgrundsatz „Wirtschaftlichkeit“ ist auch bei der Gemeinde auf das 
Verhältnis von Finanzmitteleinsatz und zu erzielendem Ergebnis ausgerichtet. 
Damit soll der möglichst produktive Einsatz der bei der Gemeinde verfügbaren 
Ressourcen beurteilt werden. Nach dem „Minimax-Prinzip“ ergibt sich eine 
Auswahl: Entweder soll das gesetzte Ziel mit einem Minimum an Finanzmittel 
erreicht werden oder mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln soll ein 
maximales Ergebnis erreicht werden.  
 
Für die Gemeinde gilt dabei nicht, eine Gewinnmaximierung zu erreichen, son-
dern ergebnisorientiert in jedem Haushaltsjahr den optimalen Ressourcenein-
satz  bei der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zu erreichen. Daher besteht auch 
keine Verpflichtung für die Gemeinde, bei einer örtlichen Maßnahme das nied-
rigste Angebot umzusetzen. Vielmehr kann die gemeindliche Aufgabenerfüllung 
es erfordern, darüber hinaus zu gehen, wenn sich aus der Gesamtbetrachtung 
ergibt, dass ein anderes Ergebnis nicht unangemessen ist. Die Gemeinden 
haben hier einen weiten Gestaltungsspielraum im Rahmen der gesetzlich garan-
tierten Selbstverwaltung.   
 

Grundsätze  
ordnungsmäßiger  

Buchführung 
(§ 95 GO NRW / 

§ 27 GemHVO NRW) 

 
Im kaufmännischen System ist trotz der Vorschriften über die Buchführung und 
den Jahresabschluss ein Spielraum geblieben, aus dem durch Auslegungen und 
Interpretationen die gesetzesergänzenden „Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung (GoB)“ entwickelt worden sind. Sie sind Regeln, nach denen zu verfah-
ren ist, damit eine dem Gesetzeszweck entsprechende Buchführung vorge-
nommen und ein Jahresabschluss sowie ein Gesamtabschluss aufgestellt wer-
den. Außerdem sind sie Beurteilungsmaßstäbe für die Entscheidung, ob die 
Buchführung und der Jahresabschluss sowie der Gesamtabschluss ordnungs-
gemäß sind, d.h. ob sie formell und materiell den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechen.  
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Das gemeindliche Haushaltsrecht macht  die GoB zur Grundlage der gemeindli-
chen Buchführung, da beide Rechtsvorschriften nicht alle bilanzierungsfähigen 
und -pflichtigen Sachverhalte sowie die dazu erforderlichen Grundsätze detail-
liert regeln können. Bestehen gesetzliche Regelungen gehen diese den  
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung vor. Die GoB sind daher ein ge-
setzlich verankertes Regelungssystem, stehen jedoch nicht über dem Gesetz. 
Sie können sich als unbestimmte Rechtsbegriffe nur im Rahmen der gesetzli-
chen Regelungen unter Beachtung von Sinn und Zweck des Gesetzes oder 
einzelner Vorschriften weiter entwickeln. Zur Auslegung sind i.d.R. die juristi-
schen Auslegungskriterien heranzuziehen.  
 
Als GoB ist daher jedes Verfahren und jede Methode anzuerkennen, die dazu 
führen, dass gesetzliche Regelungen im Einzelfall ihrem Sinn und Zweck ent-
sprechend angewandt werden. Mit der Verwendung des unbestimmten Rechts-
begriffs der GoB wird gewährleistet, dass auf neue Sachverhalte in der Praxis 
den gesetzlichen Anforderungen gemäß reagiert werden kann. Auf eine ab-
schließende Regelung über die GoB hat der Gesetzgeber bewusst verzichtet, 
um die fortlaufende Entwicklung und Veränderung nicht zu beeinträchtigen.  
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Inventur 
(§ 91 GO NRW / 

§ 28 GemHVO NRW) 

 
In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft kommt der Inventur eine große Bedeu-
tung zu, denn das gemeindliche Inventar, das auf der Inventur aufbaut, stellt 
eine Grundlage für die Bilanz im jährlich aufzustellenden Jahresabschluss dar. 
Bei der Inventur handelt es sich um ein unabhängig von der Buchführung zu 
erstellendes vollständiges, detailliertes Erfassen aller Vermögensgegenstände 
und Schulden der Gemeinde zu einem Stichtag. Die Inventur hat dabei den 
Zweck der Sicherung und Überwachung des gemeindlichen Vermögens und 
führt zum Inventar.  
 
Bei der Durchführung der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Inven-
tur (GoI) zu beachten. Sie beinhalten z.B. dass als Ergebnis der Inventur ein 
Verzeichnis (Inventar) vorliegen muss, das sämtliche Vermögensgegenstände 
und Schulden enthält, wobei die für die Bewertung relevanten Informationen mit 
zu erfassen sind. Auch sind die Vermögensgegenstände und die Schulden der 
Gemeinde einzeln nach ihrer Art, nach ihrer Menge und ihrem Wert zu erfassen, 
wobei eine Stichprobeninventur, die Festbewertung und die Gruppenbewertung 
zulässig sind.  
Die Durchführung der Inventur ist in jedem Fall in einem Inventurrahmenplan zu 
dokumentieren und die Ergebnisse der Inventur sind in Zähllisten nachzuweisen. 
Diese Unterlagen müssen für einen sachverständigen Dritten in einer angemes-
senen Zeit nachprüfbar sein. In diesem Zusammenhang kann die Gemeinde 
abwägen, ob der Aufwand, der im Rahmen der Durchführung der Inventur zu 
erwarten ist, in einem angemessenen Verhältnis zu den erwartenden Ergebnis-
sen steht. Sie muss dabei die zulässigen Vereinfachungen bei der Inventur in 
die Beurteilung einbeziehen. 
 

 

H 
 

Haftungsverhältnisse 
(§ 87 GO NRW/ 

§ 47 GemHVO NRW) 

Die Gemeinde hat in ihrem Verbindlichkeitenspiegel auch die Haftungsverhält-
nisse aus der Bestellung von Sicherheiten (vgl. § 87 GO NRW), gegliedert nach 
Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages, nachrichtlich auszu-
weisen. Mit diesen Angabepflichten sollen die Verpflichtungen der Gemeinde 
offen gelegt werden, die nicht oder noch nicht zu Ansätzen in der gemeindlichen 
Bilanz geführt haben. Der Ausweis der gemeindlichen Haftungsverhältnisse 
sollte daher entsprechend ihrer örtlichen Bedeutung erfolgen.  
 
Die Quantifizierung der angabepflichtigen Haftungsverhältnisse der Gemeinde 
hat dabei immer mit dem Betrag zu erfolgen, für den die Gemeinde am Bilanz-
stichtag haftet. Bezieht sich die Haftung auf die Schuld eines Dritten, wie etwa 
im Fall einer Bürgschaft, ist eine Betragsangabe in Höhe der aktuell gültigen 
Haftungszusage erforderlich. Die Höhe der Verbindlichkeit des Dritten, für den 
die Bürgschaft übernommen wurde, kann am jeweiligen Bilanzstichtag für die 
Ermittlung der Betragsangabe herangezogen werden. Für den Nachweis der 
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften ist ein Nachweis über das Bestehen der 
Hauptschuld erforderlich.  
 
Im gemeindlichen Bereich unterscheiden sich die gemeindlichen Haftungsver-
hältnisse von den Verbindlichkeiten und Rückstellungen der Gemeinde durch 
den Grad der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme der Gemeinde. In Ein-
zelfällen, in denen bereits bei der Übernahme einer Haftung für einen Dritten 
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durch die Gemeinde eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine künftige Inanspruch-
nahme der Gemeinde besteht, ist von der Gemeinde und im Rahmen der Anzei-
gepflicht von der Aufsichtsbehörde zu prüfen, ob die Übernahme eines solchen 
Haftungsverhältnisses im Rahmen der Vorschrift des § 87 GO NRW überhaupt 
zulässig ist. 
 
Vor diesem Hintergrund können die Angaben im gemeindlichen Verbindlichkei-
tenspiegel entsprechend gestaltet werden, so dass z.B. im Einzelnen über die 
Höhe der übernommenen Ausfallbürgschaften (vgl. § 87 Absatz 2 GO NRW) mit 
Datum des Ratsbeschlusses sowie über den Stand der gesamten gemeindlichen 
Haftungsverhältnisse zum Abschlussstichtag mit ihrer entsprechenden Quantifi-
zierung informiert werden kann. Dabei ist örtlich zu entscheiden, ob dazu auch 
„Restlaufzeiten“ (vgl. § 47 Absatz 2 GemHVO NRW) angegeben werden. 
 

 
Haushalt 

(§ 75 GO NRW) 

 
Der Begriff „Haushalt“ umfasst die Werke, mit deren Hilfe die jährlich die ge-
meindliche Haushaltswirtschaft geplant, ausgeführt und abgerechnet wird. So 
fallen unter den Begriff „Haushalt“ die gemeindliche Haushaltssatzung mit dem 
Haushaltsplan (Ergebnisplan, Finanzplan und Teilpläne nach § 79 Absatz 2 GO 
NRW) als auch der gemeindliche Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, Finanz-
rechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang nach § 95 Absatz 1 GO NRW) 
sowie der gemeindliche Gesamtabschluss (Gesamtergebnisrechnung, Gesamt-
finanzrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang nach § 116 Absatz 1 GO 
NRW). Der Haushalt der Gemeinde ist und bleibt dabei das zentrale Steue-
rungs- und Rechenschaftsinstrument in der gemeindlichen Kernverwaltung. Der 
Rahmenbegriff „Haushalt“ stellt daher im gemeindlichen Haushaltsrecht einen 
Teilbereich des Rahmenbegriffs „Haushaltswirtschaft“ dar. 
 

Haushaltsausgleich 
„originär“ 

(§ 75 GO NRW) 

 
Nach der Vorschrift ist der jährliche gemeindliche Haushalt ausgeglichen, wenn 
der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendun-
gen erreicht oder übersteigt. Durch diese Ausgleichsregel im NKF müssen die 
Erträge insgesamt mindestens die Höhe der vorgesehenen Aufwendungen 
erreichen (decken). Dieses gilt ausdrücklich sowohl im Rahmen der gemeindli-
chen Haushaltsplanung (Ausgleich in der Planung) als auch im Rahmen des 
Jahresabschlusses der Gemeinde (Ausgleich in der Rechnung).  
 
Um negative Auswirkungen auf die Zukunft früher als bisher zu erkennen und zu 
vermeiden, dass auch in den Folgejahren weiter Eigenkapital verzehrt wird, ist 
bestimmt worden, dass die fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung in den 
Haushaltsplan einzubeziehen ist und jedes Planungsjahr der mittelfristigen 
Ergebnisplanung ausgeglichen sein soll (vgl. § 84 GO NRW). Wird eine Haus-
haltssatzung aber für zwei Haushaltsjahre erlassen, die Festsetzungen getrennt 
für jedes Haushaltsjahr enthalten muss (vgl. § 78 Absatz 3 Satz 2 GO NRW), 
bezieht sich die Haushaltsausgleichsregel jeweils auf das einzelne Haushalts-
jahr.  
 
In diesem Zusammenhang steht auch der Aufbau des Ergebnisplans bzw. der 
Ergebnisrechnung, denn der Haushaltsausgleich wird auf dieser Grundlage 
gemessen. So wird dazu durch § 79 GO NRW bestimmt, dass der Haushalts-
plan die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und die entste-
henden Aufwendungen in einem Ergebnisplan enthalten muss, der nach dem 
Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut ist. Dadurch müssen die ordentli-
chen und die außerordentlichen Ergebniskomponenten getrennt voneinander 
aufgezeigt werden. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste 
Bestandteil des neuen Haushaltsplans. Die Ergebnisrechnung (vgl. § 39 GemH-
VO NRW) entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und ist 
ein Bestandteil des gemeindlichen Jahresabschlusses (vgl. § 95 GO NRW i.V.m. 
§ 37 GemHVO NRW). 
 

Haushaltsausgleich 
„fiktiv“ 

(§ 75 GO NRW) 

 
Die Berücksichtigung des vollständigen Ressourcenverbrauchs, der den Werte-
verzehr des gemeindlichen Vermögens durch Abschreibungen (im Ergebnisplan 
und in der Ergebnisrechnung enthalten) einschließt, hat erhebliche Auswirkun-
gen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft. Dieses erfordert einen erweiterten 
Spielraum der Gemeinden, der es ihnen ermöglicht, eigenverantwortlich eine 
haushaltswirtschaftlich verträgliche Anpassung ihres örtlichen Haushalts an die 
geltende Ausgleichsregel des Ressourcenverbrauchskonzeptes vornehmen zu 
können.  
 
Die Ausgleichsregelung trägt diesem Erfordernis Rechnung, nach der der Haus-
halt als ausgeglichen gilt, sofern der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehl-
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betrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrückla-
ge, die Teil des Eigenkapitals ist, gedeckt werden kann. Dazu ist zu beachten, 
dass die zulässige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage für den „fiktiven 
Haushaltsausgleich“ weder in den Ergebnisplan noch in die Ergebnisrechnung 
ertragswirksam einzubeziehen ist. In der gemeindlichen Haushaltssatzung wird 
für solche Fälle lediglich im Rahmen der Festsetzungen bestimmt, dass eine 
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage voraussichtlich erforderlich wird. Erst 
im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses ist dann festzustellen, ob der 
in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresfehlbetrag mit der bilanzierten 
Ausgleichsrücklage verrechnet werden kann, so dass der fiktive Ausgleich als 
gegeben angesehen werden kann. 
 
Mit der gesetzlichen Fiktion des Haushaltsausgleichs soll verdeutlicht werden, 
dass einerseits die materielle Ausgleichsregel uneingeschränkt Geltung bean-
spruchen soll, andererseits die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage mit 
einer geordneten Haushaltswirtschaft noch in Einklang steht, auch wenn es bei 
ihrer Inanspruchnahme bereits zu einer an sich regelwidrigen Verringerung des 
Eigenkapitals kommt. Dieser Sachverhalt hat zur Folge, dass die Inanspruch-
nahme der Ausgleichsrücklage durch die Gemeinde nicht zu Maßnahmen ihrer 
Aufsichtsbehörde führt. Der Fiktion des Haushaltsausgleichs liegt auch die 
Erkenntnis zu Grunde, dass nicht aus jeder Verringerung des gemeindlichen 
Eigenkapitals gefolgert werden kann, die Haushaltswirtschaft der Gemeinde sei 
dadurch dauerhaft gefährdet. Ihre Inanspruchnahme zeigt vielmehr, dass die 
voraussichtlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr regelwidrig nicht durch Erträ-
ge „gedeckt“ werden können.   
 

Haushaltsjahr 
(§ 78 GO NRW) 

 
Durch die haushaltsrechtliche Vorschrift des § 78 Absatz 4 GO NRW wird unter 
Einbeziehung des Jährlichkeitsprinzips als Haushaltsjahr das Kalenderjahr als 
Geschäftsjahr der Gemeinde bestimmt. Das Haushaltsjahr umfasst deshalb den 
Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember, der der jahresbezogenen gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft zu Grunde zu legen ist. Auf der Grundlage der vom 
Rat der Gemeinde beschlossenen Haushaltssatzung ist die haushaltswirtschaft-
liche Periode auf einen Bewirtschaftungszeitraum von zwölf Monaten ausgerich-
tet, in der der gemeindliche Haushaltsplan auszuführen ist. Nach Ablauf des 
Haushaltsjahres bzw. der Periode muss eine Abrechnung erfolgen und daher 
zum Abschlussstichtag 31. Dezember von der Gemeinde ein Jahresabschluss 
(vgl. § 95 GO NRW) aufgestellt werden.  
 
Durch die verbindliche Festlegung der zeitlichen Deckung des Haushaltsjahres 
mit dem Kalenderjahr werden die periodengerechte Zuordnung und Buchung 
von gemeindlichen Erträgen und Aufwendungen, der Rahmen der Buchungen 
von Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Rechnungsabgrenzung be-
stimmt. Durch die getroffene Regelung besteht außerdem eine Übereinstim-
mung der haushaltswirtschaftlichen Periode des gemeindlichen Haushalts mit 
den sonstigen öffentlichen Haushalten sowie mit dem Steuerjahr. Auch das in 
der Privatwirtschaft allgemein üblichen Wirtschaftsjahr, entspricht regelmäßig 
dem Kalenderjahr. Zudem besteht in der Forstwirtschaft ebenfalls kein vom 
Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr (vgl. § 34 LFoG NRW).  
 
Die Übereinstimmung des betrieblichen Geschäftsjahres mit dem Kalenderjahr 
und dadurch mit dem gemeindlichen Haushaltsjahr besteht auch bei den meis-
ten gemeindlichen Betrieben, die in den Gesamtabschluss der Gemeinde einzu-
beziehen bzw. zu konsolidieren sind. Die gemeindlichen Betriebe, die nach dem 
Handelsrecht Rechnung legen, können eigenverantwortlich ihr Geschäftsjahr 
bzw. Wirtschaftsjahr festlegen. In der Praxis wird das Wirtschaftsjahr aber re-
gelmäßig für die gleiche Periode (Kalenderjahr) festgelegt wie es für die Ge-
meinde gesetzlich bestimmt worden ist. In Einzelfällen, in denen gemeindlichen 
Betriebe von diesem Zeitrahmen abweichen, ist vor Ort zu klären, welche Aus-
wirkungen das auf die Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses und 
des Gesamtabschlusses hat und es sind Maßnahmen zu ergreifen, dass auch 
dann, die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde bzw. ihre Abschlüsse benö-
tigten Informationen zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden. Ein gleiches 
Geschäftsjahr von gemeindlicher Verwaltung und gemeindlichen Betrieben 
erleichtert daher die Aufstellung der gemeindlichen Abschlüsse.    
 

Haushaltsplan 
§ 79 GO NRW /  

§ 1 GemHVO NRW) 
 

 
Der gemeindliche Haushaltsplan als Bestandteil der jährlichen Haushaltssatzung 
der Gemeinde stellt im NKF die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemein-
de sowie der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen 
dar. Er steht im Zusammenhang mit der Pflicht der Gemeinde, ihre Haushalts-
wirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen sowie so zu planen und 
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zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist, im Zentrum der 
haushaltswirtschaftlichen Planung und Rechenschaft der Gemeinde (vgl. § 75 
Absatz 1 GO NRW). Der gemeindliche Haushaltsplan muss daher die Informati-
onen für das Haushaltsjahr bereitstellen, die für die Ausführung der Haushalts-
planung und damit auch für die Ausführung von in Einzelfällen ergangenen 
maßnahmebezogenen Ratsbeschlüssen sowie für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses und die Kontrolle durch den Rat wichtig sind. 
 
Durch die Integration der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den 
gemeindlichen Haushaltsplan in Form des laufenden Haushaltsjahres und dem 
folgenden Haushaltsjahr sowie den sich daran anschließenden drei folgenden 
Planungsjahren muss der gemeindliche Haushaltsplan auch Informationen zu 
den sich an das Haushaltsjahr anschließenden drei Planungsjahre enthalten. Er 
stellt damit ein örtliches Programm für die Erledigung der gemeindlichen Aufga-
ben im Haushaltsjahr mit Ausblick auf die nächsten drei Jahre dar. Außerdem 
ergeben sich durch Festlegungen für den mehrjährigen Zeitraum ggf. auch 
rechtliche Konsequenzen für das Handeln der Gemeinde und ihrer Aufsichtsbe-
hörde, z.B. im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO 
NRW. 
 
Mit dem Beschluss des Rates der Gemeinde über die Haushaltssatzung der 
Gemeinde wird der gemeindlichen Verwaltung die Ermächtigung zur Umsetzung 
des im Haushaltsplan dargestellten haushaltswirtschaftlichen Jahresprogramms 
erteilt. Es ist deshalb nicht ausreichend, im gemeindlichen Haushaltsplan nur 
den voraussichtlichen Ressourcenverbrauch und das mögliche Ressourcenauf-
kommen im Ergebnisplan sowie Finanzzahlen im Finanzplan aufzuzeigen. Durch 
aussagefähige Erläuterungen, z.B. im Vorbericht, muss die Art und Weise der 
örtlichen Programmumsetzung nachvollziehbar gemacht werden.  
 

Haushaltssatzung 
(§ 78 GO NRW) 

 

 
Die jährliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde erfordert eine bindende Grund-
lage für ihre Ausführung durch die gemeindliche Verwaltung. Diese Grundlage 
schafft der Rat der Gemeinde im Rahmen seiner Zuständigkeit und seines 
Budgetrechtes (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW) durch den jährlichen 
Erlass einer Haushaltssatzung. Diese Satzung ist dabei eine Ausprägung des 
Selbstverwaltungsrechts der Gemeinde, denn diese kann ihre Angelegenheiten 
durch örtliche Satzungen regeln (vgl. § 7 GO NRW). Ein auf der beschlossenen 
Haushaltsatzung aufbauender gemeindlicher Haushalt ist gleichzeitig aber auch 
Ausdruck der Finanzhoheit der Gemeinde. Es muss dabei von der Gemeinde 
gewährleistet werden, dass durch die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen min-
destens alle gesetzlich bestimmten Festsetzungen für das Haushaltsjahr getrof-
fen werden und diese alle Ermächtigungen für die gemeindliche Verwaltung 
enthält, die zur Ausführung und Einhaltung des Haushaltsplans der Gemeinde 
im betreffenden Haushaltsjahr sowie des Nachweises im Jahresabschluss für 
dieses Haushaltsjahr notwendig sind. 
 
Die jährliche Haushaltssatzung der Gemeinde unterliegt dabei nicht einer gene-
rellen Genehmigungspflicht durch die gesetzlich zuständige Aufsichtsbehörde, 
sondern einer Anzeigepflicht (vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW). Nur im örtlichen 
Einzelfall, wenn von der Gemeinde wegen ihrer defizitären Haushaltslage ein 
Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist (vgl. § 76 GO NRW), das dann 
einen Bestandteil des gemeindlichen Haushaltsplans darstellt (vgl. § 79 Absatz 2 
Satz 2 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 1 Nummer 4 GemHVO NRW), löst dieser 
Tatbestand lediglich eine Genehmigungspflicht für das gemeindliche Haushalts-
sicherungskonzept und nicht für die gesamte Haushaltssatzung der Gemeinde 
aus. Bei der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Haushaltssatzung hat der 
Bürgermeister vor der Bekanntmachung unter Beachtung der Frist in § 80 Ab-
satz 5 Satz 3 GO NRW auch zu prüfen, ob die Haushaltssatzung den materiel-
len und formellen Anforderungen entspricht und ordnungsgemäß zustande 
gekommen ist (vgl. § 2 Absatz 1 Satz 1 BekanntmVO NRW). Außerdem müssen 
die für die Bekanntmachung notwendigen Verfahrensschritte nach den einschlä-
gigen Rechtsvorschriften erfolgt sein (vgl. z.B. §§ 2 und 3 BekanntmVO NRW).  
 

Haushaltssicherungs- 
konzept 

(§ 76 GO NRW) 

 
Das Haushaltssicherungskonzept erfordert, Angaben zur aktuellen Ausgangsla-
ge, zu den Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung sowie zur vorgesehe-
nen Beseitigung dieser Fehlentwicklung. Es soll auch dargestellt werden, wie 
nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert 
werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird. Dabei wird 
betrachtet, inwieweit die allgemeine Rücklage verringert werden soll, von einer 
geringen Inanspruchnahme bis hin zu dem Fall, dass innerhalb des Zeitraumes 
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufge-
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braucht werden soll. 
 
Die Gemeinde hat daher unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse die 
Maßnahmen in ihr Konzept aufzunehmen, die geeignet sind, die ergebnis- und 
finanzwirtschaftlichen Wirkungen der festgestellten Ursachen zu beseitigen bzw. 
zu verändern, um ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit zur gemeindlichen Aufga-
benerfüllung zu sichern. Die Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes 
obliegt dabei jeder Gemeinde eigenverantwortlich. Das örtliche Konzept darf 
jedoch nicht nur ein Bild über die örtlich notwendigen Sanierungsmaßnahmen 
darstellen, sondern muss auch die Controllingmaßnahmen und Strategien ent-
halten, um die angestrebten Ziele zu erreichen. 
 
Eine besondere Bedeutung liegt vor, wenn die Gemeinde auf der Aktivseite der 
gemeindlichen Bilanz den gesonderten Posten „Nicht durch Eigenkapital ge-
deckter Fehlbetrag ausweist (vgl. § 43 Absatz 7 i.V.m. § 41 Absatz 3 Nummer 4 
GemHVO NRW). In diesem Fall verstößt die Gemeinde gegen das Verbot der 
Überschuldung nach § 75 Absatz 7 GO NRW. Sie muss die notwendigen Konso-
lidierungsschritte auf die Möglichkeiten des Eigenkapitalaufbaus ausrichten, um 
den Verstoß gegen das Überschuldungsverbot zu beenden. Ein gemeindliches 
Haushaltssicherungskonzept nach den Zwecken des § 76 Absatz 1 Nummer 3 
GO NRW ist dann nicht mehr ausreichend. Es ist vielmehr ein örtliches Sanie-
rungskonzept aufzustellen, dass unter der Zielsetzung, den Verstoß zu beseiti-
gen und dauerhaft zu vermeiden, gegen ein nach dieser Vorschrift ausgerichte-
tes Haushaltssicherungskonzept abzugrenzen ist.  
 

Haushaltswirtschaft 
(§ 75 GO NRW) 

 
Der Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft“ steht einerseits im Zusammenhang mit 
der haushaltsrechtlichen Kurzbezeichnung „Haushalt“, die z.B. in § 75 Absatz 2 
Satz 1 GO NRW „Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung 
ausgeglichen sein“ enthalten ist. Nach allgemeiner Auffassung fallen daher unter 
den Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft“ alle Dinge und Tätigkeiten, die zur 
Vorbereitung, Ausführung und Abrechnung der jährlichen Haushaltswirtschaft 
der Gemeinde gehören, z.B. die Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans 
(Ergebnisplan, Finanzplan und Teilpläne nach § 79 Absatz 2 GO NRW). Dabei 
ist zu beachten, dass die gemeindlichen haushaltswirtschaftlichen Daten allge-
meine öffentlich verfügbare und zugängliche Informationen für die Adressaten 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft (vgl. Abschnitt 4) darstellen, soweit nicht 
personenbezogene Zuordnungen möglich sind, die dann von der Gemeinde aus 
datenschutzrechtlichen Gründen wie Geschäftsgeheimnisse zu behandeln sind. 
 
In diesen Rahmen gehören aber auch die Verwaltung des gemeindlichen Ver-
mögens und der Schulden (vgl. § 90 GO NRW) oder die Aufstellung und Fest-
stellung sowie die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses (Ergebnis-
rechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang nach § 95 
Absatz 1 GO NRW). Auch die Vorbereitung, Aufstellung und Bestätigung sowie 
die Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses ist der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft zuzurechnen. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist 
daher als prozessorientiert zu betrachten, die ergebnisorientiert gesteuert wird 
und in der ökonomische Vorgänge mit ihren wirtschaftlichen Wirkungen für die 
Gemeinde in Wertgrößen erfasst und beurteilt, zielgerichtet bearbeitet und sowie 
dokumentiert werden.  
 

Haushaltswirtschaftliche 
Sperre 

(Erlass) 
(§ 24 GemHVO NRW) 

 
In der Gemeinde haben der Kämmerer sowie der Bürgermeister die Verantwor-
tung für die Ausführung der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung ein-
schließlich des Haushaltsplans. Sie haben damit auch eine Überwachungspflicht 
bei der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung 
der weiteren in diesem Sinne geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften. 
Diesem Ziel dient die haushaltswirtschaftliche Sperre beim Eintreten wichtiger 
Ereignisse, die Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft haben. 
 
Die haushaltswirtschaftliche Sperre kommt in Betracht, wenn die Entwicklung 
der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für 
Investitionen anders verläuft als es bei der Verabschiedung des Haushaltsplans 
angenommen wurde. Die Erforderlichkeit dieser Sperre ist dabei auch unter dem 
Gesichtspunkt des Haushaltsausgleichs zu betrachten. Sie wird vor allem dann 
in Frage kommen, wenn sich im Laufe des Haushaltsjahres zeigt, dass im Jah-
resabschluss ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung bzw. ein negativer Saldo 
in der Finanzrechnung zu erwarten sind.  
 
Bei der Festlegung einer Haushaltssperre können bei ausgewählten Beschrän-
kungen nur die Sachverhalte und Haushaltspositionen im Blick sein, die keiner 
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rechtlichen Verpflichtung unterliegen, denn es muss im Rahmen der Haushalts-
sperre noch eine Entscheidungsmöglichkeit über den Umfang des Verbots der 
Inanspruchnahme einer haushaltswirtschaftlichen Ermächtigung bestehen. Die 
Verhängung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre liegt daher im Ermessen der 
dazu Berechtigten. 
 
Die haushaltswirtschaftliche Sperre ist zudem nicht nur für den Ausgleich des 
laufenden Haushalts, sondern auch für den Ausgleich künftiger Haushaltsjahre 
wichtig. Dies zeigt sich in der gesetzlichen Ermächtigung, auch Verpflichtungs-
ermächtigungen sperren zu können, d.h. das Eingehen von Verpflichtungen, die 
zu künftigen finanziellen Leistungen der Gemeinde führen, zunächst zu unter-
binden. Wird eine haushaltswirtschaftliche Sperre ausgesprochen, verändert 
diese nicht die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen und die übertra-
genen Ermächtigungen. Die Haushaltsansätze bzw. die fortgeschriebenen 
Haushaltsansätze bleiben weiterhin als Plan-Werte bestehen. Je nach Umfang 
der Haushaltssperre darf jedoch über die durch die Haushaltsansätze ausgewie-
senen Ermächtigungen ganz oder teilweise nicht mehr verfügt werden, so dass 
im gemeindlichen Jahresabschluss die Ist-Werte in der Ergebnisrechnung, 
Finanzrechnung und den Teilrechnungen grundsätzlich niedriger als die Plan-
werte sein müssen.   
 

Haushaltswirtschaftliche 
Sperre 

(Berechtigte) 
(§ 24 GemHVO NRW) 

 
Das Recht, eine solche haushaltswirtschaftliche Sperre auszusprechen, ist 
gesetzlich der Kämmerin oder dem Kämmerer, die oder der für das Finanzwe-
sen der Gemeinde zuständig ist, zugeordnet, jedoch mit der ergänzenden ge-
setzlichen Festlegung „wenn eine solche oder ein solcher nicht bestellt ist, die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister“. Dadurch wird das Recht zur Sperrung 
der Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen als 
eine organgleiche Handlung bewertet. Diese Entscheidungsbefugnis darf daher 
nur von einem Kämmerer ausgeübt werden, der bestellt worden ist. Dies ist 
immer bei einem Beigeordneten, der zum Kämmerer bestellt ist, der Fall.  
 
Die Tätigkeit des Kämmerers im Rahmen seiner Beauftragung durch den Bür-
germeister kann für das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde ausrei-
chend sein. Dies ist unter örtlichen Gesichtspunkten abzuwägen. Die Entschei-
dung des Bürgermeisters ist dem Rat zur Kenntnis zu geben. Der Kämmerer 
oder der Bürgermeister können die von ihnen verhängte haushaltswirtschaftliche 
Sperre selbst wieder aufheben. Dies ergibt sich aus der rechtlichen Ermächti-
gung für diese Personen, eine haushaltswirtschaftliche Sperre verhängen zu 
dürfen. Einer haushaltswirtschaftliche Sperre, die der Rat nach § 81 Abs. 4 GO 
NRW verhängt hat, kann nur durch einen Ratsbeschluss wieder aufgehoben 
werden. Zu weiteren Aufgaben und Rechten des Kämmerers siehe Erläuterung 
Nr. 7 zu § 80 GO NRW. 
 

 
Herstellungskosten 
(§ 33 GemHVO NRW) 

 

 
Die Herstellungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes beinhal-
ten alle Kosten der Gemeinde, die durch den Verbrauch von Gütern oder Dienst-
leistungen für die Herstellung, Erweiterung oder für eine über seinen ursprüngli-
chen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Die Herstel-
lungskosten geben dabei den Wert von der Gemeinde selbst erstellten Vermö-
gensgegenständen wieder und stellen eine Wertobergrenze dieser Vermögens-
gegenstände in der gemeindlichen Bilanz dar. Zu den gemeindlichen Herstel-
lungskosten gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonder-
kosten der Fertigung. Dabei können notwendige Materialgemeinkosten und 
Fertigungsgemeinkosten in die Herstellungskosten einbezogen werden. Die 
Herstellungskosten stellen zudem die Obergrenze für den Ansatz eines Vermö-
gensgegenstandes der Gemeinde in der gemeindlichen Bilanz dar (Anschaf-
fungswertprinzip). 
 

 

I 
 

 
Infrastrukturvermögen 

(§ 41 GemHVO NRW) 

 
Zu den Sachanlagen der Gemeinde, die auf der Aktivseite der gemeindlichen 
Bilanz anzusetzen sind, zählt auch das gemeindliche Infrastrukturvermögen, das 
vielfach auch als gemeindliches „Vermögen im Gemeingebrauch“ bezeichnet 
wird. Es umfasst die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde, die ausschließ-
lich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen 
bestimmt sind. Dieses Gemeindevermögen wird auch als gemeindliches Infra-
strukturvermögen im engeren Sinne bezeichnet.  
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Dieses gemeindliche Vermögen setzt sich aus auf dem Gemeindegebiet befind-
lichen Grundstücken und technischen Bauwerken und Anlagen zusammen, die 
der Daseinsvorsorge dienen. Die dem gemeindlichen Infrastrukturvermögen 
angehörenden gemeindlichen Gegenstände stehen somit dem Gemeingebrauch 
zur Verfügung gestellt bzw. dienen der allgemeinen Nutzung der Einwohner der 
Gemeinde. Zum gemeindlichen Infrastrukturvermögen sind z.B. Straßen, Kanali-
sation und sonstige Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, 
Kläranlagen, Sonderbauwerke u.a. zu zählen.  
 
Wegen der Eigenart solcher gemeindlicher Vermögensgegenstände und der 
sich daraus ergebenden eingeschränkten Verwendungsmöglichkeit dieser Ge-
genstände ist für das gemeindliche Infrastrukturvermögen im engeren Sinne ein 
gesonderter Bilanzbereich in der gemeindlichen Bilanz gebildet worden. Von der 
Gemeinde ist dazu eigenverantwortlich zu entscheiden, welche örtliche Bedeu-
tung die einzelnen Arten des gemeindlichen Infrastrukturvermögens haben, zu 
denen Brücken und Tunnel, Gleisanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbesei-
tigungsanlagen, das Straßennetz und sonstige Bauten des Infrastrukturvermö-
gens, aber auch deren Grund und Boden zählen. 
 

 
Inventur 

(§ 91 GO NRW /  
§ 28 GemHVO NRW) 

 

 
In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft kommt der Inventur eine große Bedeu-
tung zu, denn das gemeindliche Inventar, das auf der Inventur aufbaut, stellt 
eine Grundlage für die Bilanz im jährlich aufzustellenden Jahresabschluss dar. 
Es handelt sich bei der Inventur um ein unabhängig von der Buchführung zu 
erstellendes vollständiges, detailliertes Erfassen aller Vermögensgegenstände 
und Schulden zu einem Stichtag, bei dem die Grundsätze ordnungsmäßiger 
Inventur (GoI) zu beachten sind. Die Inventur hat den Zweck der Sicherung und 
Überwachung des gemeindlichen Vermögens und führt zum Inventar. Die weite-
ren Inhalte zur Inventur und zum Inventar sind in § 28 GemHVO NRW bestimmt. 
Für die Durchführung der Inventur werden zudem Inventurvereinfachungsverfah-
ren zugelassen (vgl. § 29 GemHVO NRW). Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
die Bilanz im gemeindlichen Jahresabschluss auf dem festgestellten Inventar 
aufbaut und umfassend Auskunft über das Vermögen und die Schulden der 
Gemeinde gibt.  
 

 
Inventar 

(§ 91 GO NRW /  
§ 28 GemHVO NRW) 

 

 
Die Vorgabe, den Wert der einzelnen in der Inventur zum Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres erfassten Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben 
(Inventar), verpflichtet die Gemeinde, aus ihrer Inventur das gemeindliche Inven-
tar aufzustellen. Sie dient der zutreffenden Darstellung der Vermögens- und 
Schuldenlage der Gemeinde in der Bilanz im gemeindlichen Jahresabschluss. 
Das Inventar als Bestandsverzeichnis ist daher zeitnah zum Stichtag 31. De-
zember (Abschlussstichtag) aufzustellen und bildet dann die Grundlage für die 
aufzustellende Bilanz und den Anhang.  
 
Die haushaltsrechtliche Vorschrift enthält aber keine Formvorschriften über das 
Inventar. Die Beachtung der GoB bei der Aufstellung des Inventars verlangen 
aber Klarheit, Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit in der Darstellung, so 
dass die inhaltliche und die formelle Gliederung des Inventars diesen Anforde-
rungen entsprechen müssen. Wegen der aus dem Inventar vorzunehmenden 
Überleitung von gemeindlichen Vermögensgegenständen und Schulden in die 
Bilanz der Gemeinde bieten sich für das Inventar getrennte Verzeichnisse für 
das Vermögen und die Schulden an, deren weitere Untergliederung sich an der 
Mindestgliederung der gemeindlichen Bilanz oder an der örtlich vorgesehenen 
Bilanzgliederung orientieren sollte.  
 

 
Investitionen 

(§§ 3 und 14 GemHVO NRW) 
 

 
Im gemeindlichen Finanzplan sind die Einzahlungen und Auszahlungen der 
Gemeinde aus ihrer Investitionstätigkeit gesondert abzugrenzen und dort im 
Bereich „Investitionstätigkeit“ zu veranschlagen. Als „Investitionstätigkeit“ der 
Gemeinde wird dabei die Anlage von gemeindlichen Finanzmitteln in materielle 
und immaterielle Wirtschaftsgüter bezeichnet, die für die Gemeinde von Nutzen 
sind.  
 
Die dazu notwendigen Geldmittel der Gemeinde dürfen von ihr nur für Investitio-
nen im Rahmen der Gestaltung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung eingesetzt 
werden. Für die Zuordnung von gemeindlichen Einzahlungen und Auszahlungen 
zur Investitionstätigkeit der Gemeinde kommt es deshalb darauf an, ob die 
Zahlungsströme vermögenswirksam sind, d.h. der Veränderung des gemeindli-
chen Vermögens durch Anschaffungen oder Veräußerungen von Vermögens-
werten dienen. Die Zahlungen müssen zudem dazu bestimmt sein, der Aufga-
benerfüllung der Gemeinde zu dienen.  
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Unter diese Vorgaben fallen der Erwerb und die Veräußerung von Gegenstän-
den des Anlagevermögens und von sonstigen finanziellen Vermögenswerten, 
z.B. die Anlage von Finanzmittelbeständen als Wertpapiere des Umlaufvermö-
gens oder auch von Grundstücken, die wegen einer beabsichtigten kurzfristigen 
Veräußerung in der gemeindlichen Bilanz im Umlaufvermögen anzusetzen sind. 
Die Bilanzierung von gemeindlichen Vermögensgegenständen ist jedoch allein 
nicht ausschlaggebend dafür, ob die Anschaffung oder Herstellung eines Ver-
mögensgegenstandes für die Gemeinde eine Investition darstellt, denn der 
Begriff „Investition“ ist vorrangig auf den haushaltsrechtlichen Finanzierungsvor-
gang ausgerichtet. 
 
Bei der Veranschlagung von Auszahlungen für Investitionen ist zudem darauf zu 
achten, dass diese als Herstellungskosten oder Anschaffungskosten nach der 
Vorschrift des § 33 Absatz 2 und 3 GemHVO NRW zu bewerten sind und zu 
einem in der gemeindlichen Bilanz aktivierbaren Vermögensgegenstand führen. 
Nur in diesen Fällen dürfen die Zahlungen der Gemeinde im gemeindlichen 
Finanzplan der Investitionstätigkeit zugeordnet werden.  
 

 

J 
 

Jahresabschluss 
(§ 95 GO NRW /  

§ 37 GemHVO NRW) 
 

 
Aus den Vorgaben des Rates der Gemeinde für die Ausführung der gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft auf der Grundlage der gemeindlichen Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr ergibt sich die Notwendigkeit, dass der Bürgermeis-
ter nach dem Ende seines auf das Haushaltsjahr begrenzten Auftrages, die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde nach der geltenden Haushaltssatzung zu 
führen, darüber Rechenschaft gegenüber dem Rat ablegen muss. Er muss mit 
dem Jahresabschluss aufzeigen, wie er seinen Auftrag ausgeführt hat und zu 
welchem Ergebnis die gemeindliche Haushaltswirtschaft im Ablauf des Haus-
haltsjahres geführt hat, ob die gesetzten Ziele erreicht worden sind, welche 
Auswirkungen sich auf das Vermögen und die Schulden der Gemeinde ergeben, 
aber auch, welche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Ge-
meinde auf Grund der entstandenen wirtschaftlichen Lage unter Berücksichti-
gung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung bestehen. Diese Kriterien bestimmen 
die Zwecke und den Inhalt des gemeindlichen Jahresabschlusses als Berichter-
stattung an den Rat der Gemeinde.  
 
Der gemeindliche Jahresabschluss ist ein Teil der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft mit der besonderen Aufgabe einer zutreffenden Ergebnisdarstellung für 
das abgelaufene Haushaltsjahr, die zudem möglichst objektiv und willkürfrei sein 
soll. Die Vorschrift bestimmt daher die Inhalte und die Zwecke des Jahresab-
schlusses der Gemeinde näher. Der gemeindliche Jahresanschluss hat z.B. 
sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden sowie Rechnungsabgren-
zungsposten und die Aufwendungen und Erträge der Gemeinde, die dem abge-
laufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind, zu enthalten (Vollstän-
digkeitsgebot). Außerdem soll durch den Jahresabschluss eine zutreffende 
Rechenschaft über das abgelaufene Haushaltsjahr bzw. die Ausführung des 
gemeindlichen Haushaltsplans gegeben werden. Mit solchen Informationen trägt 
der gemeindliche Jahresabschluss gleichzeitig zur Steuerung der Gemeinde 
durch die Verantwortlichen bei.  
 

 
Jahresüberschuss/ 

Jahresfehlbetrag 
(§ 96 GO NRW) 

 

 
Unter dem Bilanzposten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ ist das in der 
Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis im Rahmen des gemeindli-
chen Jahresabschlusses als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag anzuset-
zen. Dem Rat der Gemeinde muss ihm grundsätzlich die Bilanz ohne eine vor-
herige vollständige oder teilweise Verwendung des erzielten Jahresergebnisses 
vorgelegt werden, denn er hat über die Verwendung des Jahresüberschusses 
oder des Jahresfehlbetrages zu beschließen.  
 
Nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat können dann die 
erforderlichen Umbuchungen des erzielten Jahresüberschusses, z.B. in die 
Ausgleichsrücklage ggf. auch in die allgemeine Rücklage vorgenommen werden. 
Ein in der gemeindlichen Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresfehlbetrag ist 
mit der Ausgleichsrücklage ganz oder teilweise zu verrechnen, soweit diese 
einen Bestand aufweist. Andernfalls ist der Jahresfehlbetrag mit der allgemeinen 
Rücklage zu verrechnen.  
 
Die Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage ist vorrangig vorzunehmen, weil die 
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Gemeinde nach § 75 Absatz 2 GO NRW verpflichtet ist, ihren Haushalt auszu-
gleichen und durch eine Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage noch ein 
fiktiver Ausgleich nach § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW erreicht wird. In diesem 
Zusammenhang muss beachtet werden, dass es bei diesem Bilanzposten jah-
resbezogen zum Ausweis eines Jahresüberschusses oder eines Jahresfehlbe-
trages kommen kann.  
 
In den Fällen, in denen ein Jahresfehlbetrag auszuweisen ist, sollte der Jahres-
fehlbetrag mit einem in Klammern gesetzten Minuszeichen als Vorzeichen (-) 
versehen werden. Damit wird die notwendige Transparenz über einen im Jah-
resvergleich unterschiedlichen bilanziellen Ansatz gewährleistet. 
 

 

K 
 

 
Kapitalflussrechnung 

(§ 51 GemHVO NRW) 

 
Der Gesamtabschluss der Gemeinde soll auch ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Finanzgesamtlage der Gemeinde vermitteln. Dem 
Gesamtanhang im gemeindlichen Gesamtabschluss ist deshalb eine Gesamtka-
pitalflussrechnung (GFKR) beizufügen. Der Gesamtabschluss kann dadurch 
seiner Aufgabe besser gerecht werden, denn aus der gemeindlichen Gesamtbi-
lanz und Gesamtergebnisrechnung lassen sich nur derivativ und indirekt die 
Gesamtzahlungsströme der Gemeinde ermitteln. Die Gesamtkapitalflussrech-
nung ist dabei auf die Öffentlichkeit als Adressat und Analyst des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses ausgerichtet.  
 
Die gemeindlichen Betriebe erfassen ihre Zahlungsströme regelmäßig nicht 
gesondert in einer Finanzrechnung, wie diese z.B. bei der gemeindlichen Kern-
verwaltung zur Anwendung kommt. Sie dürfen - anders als die gemeindliche 
Verwaltung ihren Zahlungsumfang auch indirekt aus ihrem Jahresergebnis 
ermitteln. Die Anwendung des § 38 GemHVO NRW im gemeindlichen Gesamt-
abschluss würde deshalb dazu führen, dass auch die gemeindlichen Betriebe 
eine Finanzrechnung aufbauen und ihre Zahlungsströme nach Arten getrennt im 
Einzelnen erfassen  müssten.  
 
Die gemeindliche Gesamtkapitalflussrechnung muss daher zahlungsmäßige 
Informationen bieten, die über die in der Gesamtbilanz und Gesamtergebnis-
rechnung enthaltenen Informationen hinausgehen. Eine Abbildung der gemeind-
lichen Zahlungsströme in der Gesamtkapitalflussrechnung im Gesamtabschluss 
der Gemeinde soll daher entsprechend den handelsrechtlichen Regelungen 
unter Beachtung der einschlägigen Grundsätze und des Deutschen Rechnungs-
legungsstandards (DRS 2) erfolgen.  
 
Zwischen den Inhalten und dem Aufbau der Gesamtkapitalflussrechnung nach 
DRS 2 und den Inhalten und dem Aufbau der Finanzrechnung im Jahresab-
schluss der Gemeinde besteht jedoch ein grundsätzlicher Einklang. So werden 
z.B. die Gesamtkapitalflussrechnung wie die gemeindliche Finanzrechnung in 
die drei Bereiche „Laufende Geschäftstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Fi-
nanzierungstätigkeit“ gegliedert. Außerdem werden Strukturen der gemeindli-
chen Einzahlungs- und Auszahlungsströme aufgezeigt.  
 
Die Festlegung für den gemeindlichen Gesamtabschluss eine indirekt-derivative 
Darstellung und Erfassung der gemeindlichen Zahlungsströme zuzulassen, stellt 
daher eine Erleichterung für die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses dar. Bei der Aufstellung der gemeindlichen Gesamtkapitalflussrech-
nung sind zudem die einschlägigen Grundsätze, z.B. die „Stetigkeit“, Nachprüf-
barkeit“ und „Wesentlichkeit“, aber auch die „Grundsätze ordnungsmäßiger 
Kapitalflussrechnung“ zu beachten. 
 

Kontenrahmen 
(§ 27 GemHVO NRW) 

 
 

 
Das Prinzip des systematischen Aufbaus der Buchführung sowie die Transpa-
renz über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde erfordert neben 
der Organisation und dem System der Buchführung sowie der Art der geführten 
Bücher die Anwendung eines allgemein geltenden Kontenrahmens. Dieser 
erleichtert auch die Aufstellung eines systematischen örtlichen ausgeprägten 
Kontenplans durch die Gemeinde. Der vom Innenministerium festgelegte NKF-
Kontenrahmen stellt daher für die Gemeinde ein strukturiertes Ordnungsgerüst 
für deren Kontengruppierung dar und eine Grundlage und Modell für die örtliche 
Ausgestaltung der gemeindlichen Buchführung dar.  
 
Der NKF-Kontenrahmen bildet das Drei-Komponentensystem des NKF ab, das 
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den Gemeinden bedarfsorientiert und unter Berücksichtigung der haushaltswirt-
schaftlichen Ziele und Zwecke des NKF sowie des öffentlich-rechtlichen Status 
der Gemeinden bestimmte Wahlrechte für die Gestaltung und Ausführung ihrer 
Haushaltswirtschaft einräumt. Er ist nach dem Zehnersystem in verschiedene 
Kontenklassen gegliedert, in denen ihrem Wesen und Inhalt nach, möglichst 
ähnliche gemeindliche Sachverhalte bzw. Geschäftsvorfälle in gleicher Art und 
Weise geordnet und erfasst werden sollen.  
 
Im NKF-Kontenrahmen sind die Kontenklassen 0 bis 8 für die Durchführung der 
„Geschäftsbuchführung“ der Gemeinde belegt. Sie sind nach dem Abschluss-
gliederungsprinzip aufgebaut und bilden einen in sich geschlossenen Rech-
nungskreis, der selbstständig abgeschlossen wird. Die Nummerierung soll die-
ses verdeutlichen. Die erste Stelle gibt jeweils die Kontenklasse und die zweite 
Stelle die Kontengruppe an, die mit den Vorgaben für die Posten in der ge-
meindlichen Bilanz (vgl. § 41 Absatz 3 und 4 GemHVO NRW) und den Vorga-
ben für die Haushaltspositionen im gemeindlichen Ergebnisplan und Finanzplan 
(vgl. §§ 2 und 3 GemHVO NRW) sowie in der Ergebnisrechnung und Finanz-
rechnung (vgl. §§ 38 und 39 GemHVO NRW) in Einklang stehen. Die Gemeinde 
hat dabei die Möglichkeit, entsprechend ihrem örtlichen Bedarf weitere Unter-
gliederungen in Kontengruppen und Konten vorzunehmen.  
 

Konsolidierung 
(§ 50 GemHVO NRW) 

 

 
Eine der wichtigsten Folgen aus der gemeindlichen Pflicht zur Aufstellung eines 
Gesamtabschlusses ist das Konzept der Vollkonsolidierung. Es verlangt, dass 
im gemeindlichen Gesamtabschluss anstelle der von der Gemeinde beim ge-
meindlichen Betrieb gehaltenen Anteile, die in der gemeindlichen Bilanz unter 
den Finanzanlagen angesetzt sind, die einzelnen Vermögensgegenstände und 
die Schulden dieser Betriebe treten. Außerdem werden die „konzerninternen“ 
Beziehungen eliminiert, denn die gemeindliche Verwaltung stellt zusammen mit 
den Betrieben der Gemeinde eine wirtschaftliche Einheit dar. 
 
Das Konzept der Vollkonsolidierung verlangt aber auch, sämtliche Vermögens-
gegenstände und Schulden der einbezogenen gemeindlichen Betriebe in voller 
Höhe im Gesamtabschluss anzusetzen, so dass in dem der Konsolidierung 
vorausgehenden Summenabschluss das Vermögen, die Schulden und das 
Eigenkapital sowie die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde und ihrer 
Betriebe vollständig übernommen werden und bei gleichen Sachverhalten in der 
gleichen Art und Weise bilanziert und bewertet werden. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass zwischen den Einzelabschlüssen der gemeindlichen Verwaltung und 
der Betriebe und dem Gesamtabschluss  der Gemeinde unterschiedliche Be-
trachtungsweisen bestehen.  
 
Die Gemeinde setzt in ihrer Bilanz im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ regelmäßig 
die gemeindlichen Betriebe als  wirtschaftliche Betätigungsformen der Gemeinde 
unter Berücksichtigung der möglichen Rechtsformen an, denn jeder gemeindli-
che Betrieb stellt als Gesamtheit einen Vermögenswert für die Gemeinde dar. 
Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde kommt es 
dagegen auf die gesamte gemeindliche Vermögens- und Schuldenlage an, so 
die Bilanzierung für den gemeindlichen Gesamtabschluss nicht auf den Status 
des Betriebes auszurichten ist. Die Aufrechnung der gemeindlichen Beteiligung 
bzw. der Austausch zwischen der Finanzanlage (Betrieb insgesamt) und den 
einzelnen Vermögensarten und Schulden im Rahmen der Vollkonsolidierung soll 
zudem eine Doppelerfassung im gemeindlichen Gesamtabschluss verhindern.  
 
Diese Vorgehensweise zeigt, dass die Gemeinde gesamtwirtschaftlich betrach-
tet und ausgehend vom bestehenden Mutter-/Tochterverhältnis zwischen der 
Gemeinde und ihrem Betrieb, über das betriebliche Vermögen und die Schulden 
verfügen kann. Dabei ist zu beachten, dass bei der Aufrechnung auch Differen-
zen zwischen dem gemeindlichen Beteiligungsbuchwert und dem betrieblichen 
Vermögen und den Schulden auftreten können, die im Rahmen des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses dann als aktivische oder passivische Unterschiedsbe-
träge zu behandeln sind (vgl. § 309 HGB)  
 

 
Konsolidierungskreis 

(§ 50 GemHVO NRW) 
 

 
In entsprechender Anwendung des Handelsgesetzbuches (HBG) gilt für den 
gemeindlichen Konsolidierungskreis, dass die gemeindliche Verwaltung als 
Muttereinheit und alle gemeindlichen Betriebe, die eine Tochtereinheit darstel-
len, im Rahmen der Vollkonsolidierung in den gemeindlichen Gesamtabschluss 
einbezogen werden. Dabei gilt insbesondere, dass regelmäßig die gemeindli-
chen Betriebe in öffentlich-rechtlicher Form (voll) zu konsolidieren sind. Durch 
diese Festlegung umfasst der gemeindliche Konsolidierungskreis mindestens 
alle wirtschaftlich und organisatorisch selbstständigen gemeindlichen Betriebe in 
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öffentlich-rechtlicher Organisationsform. 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass nicht alle gemeindlichen Be-
triebe in der Form des öffentlichen Rechts in die Konsolidierung einzubeziehen 
sind. Es ist nicht nur zu prüfen, ob die öffentlich-rechtlichen Betriebe der Ge-
meinde entsprechend den §§ 300 bis 309 HGB voll zu konsolidieren oder nach 
den §§ 311 und 312 HGB nach der Equity-Methode zu bewerten sind, sondern 
es ist auch zu prüfen, ob ein gemeindlicher Betrieb für die Verpflichtung der 
Gemeinde, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, 
von untergeordneter Bedeutung ist.  
 
Es ist außerdem zu beachten, dass auch nicht alle gemeindlichen Betriebe in 
der Form des privaten Rechts in die Konsolidierung bzw. gesondert in den ge-
meindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen sind. Neben der Prüfung, ob ein 
gemeindlicher Betrieb unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde steht oder 
der Gemeinde bestimmte Kontrollrechte gegenüber dem Betrieb zustehen ist 
auch zu prüfen, ob ein gemeindlicher Betrieb für die Verpflichtung der Gemein-
de, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von 
untergeordneter Bedeutung ist. Liegt ein solcher Sachverhalt vor, muss der 
betreffende Betrieb nicht in die Konsolidierung nach Absatz 1 dieser Vorschrift 
einbezogen werden. 
 

 

L 
 

Lagebericht 
(§ 48 GemHVO NRW) 

 
Der Lagebericht der Gemeinde, der dem gemeindlichen Jahresabschluss beizu-
fügen ist, stellt ein eigenständiges Instrument im Rahmen des gemeindlichen 
Jahresabschlusses dar, in dem aus Sicht der Verantwortlichen in der Gemeinde 
zu berichten ist. Gleichwohl ist der gemeindliche Lagebericht weder formell noch 
materiell vom gemeindlichen Jahresabschluss unabhängig und daher z.B. auch 
innerhalb der für den Jahresabschluss vorgesehen Frist von drei Monaten nach 
Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Er ist so in beschreibender Form zu 
fassen, dass er einen Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gibt 
und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Er muss damit die 
gleiche Aufgabe wie der gemeindliche Jahresabschluss erfüllen. 
 
Der gemeindliche Lagebericht ist damit ein den gemeindlichen Jahresabschluss 
ergänzender und umfassender Informationsgegenstand. Er soll deshalb auch 
nicht eine Vielzahl von Einzelsachverhalten zu den Bilanzposten oder den Posi-
tionen der Ergebnisrechnung enthalten, wie es z.B. die Aufgabe des Anhangs 
ist. Der gemeindliche Lagebericht muss aus Sicht der Gemeindeführung (Bür-
germeister, Kämmerer, Verwaltungsvorstand) eine Bewertung und Beurteilung 
der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde enthalten. Für die Berichterstattung im 
gemeindlichen Lagebericht wird daher in der Vorschrift eine Vielzahl von allge-
meinen Sachverhalten aufgeführt, zu denen zu berichten ist. Es ist dann die 
Aufgabe der Gemeindeführung, in diesem Werk die aus ihrer Sicht und Ein-
schätzung notwendigen und ergänzenden Informationen zu geben.  
 
Ein ordnungsmäßiger Lagebericht enthält daher aus Sicht der Verantwortlichen 
in der Verwaltung der Gemeinde deren Interpretation der Ergebnisse der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres und des 
Jahresabschlusses und nicht nur einen Rückblick auf das Haushaltsjahr unter 
Angabe der Vorgänge von besonderer Bedeutung. Dieser Bericht soll zudem 
eine Analyse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Einbeziehung der 
produktorientierten Ziele und Leistungskennzahlen nach § 12 GemHVO NRW  
und dem Grad der Zielerreichung sowie von Jahresabschlusskennzahlen enthal-
ten.  
 
Im Rahmen des Lageberichts und im Zusammenhang mit der zum Abschluss-
stichtag bestehenden wirtschaftlichen Lage der Gemeinde dürfen die gemeindli-
che Pflicht zur Einhaltung des Haushaltsausgleichs  und die Pflicht zur Siche-
rung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung nicht außer Betracht bleiben. Außer-
dem muss im gemeindlichen Lagebericht auch Auskunft über die Chancen und 
Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde gegeben werden. Dazu 
sollen insbesondere auch die Entwicklungen angegeben werden, die nach dem 
Abschlussstichtag eingetreten sind, aber nicht im Jahresabschluss zu berück-
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sichtigen sind, weil diese wirtschaftlich nicht dem abgelaufenen Haushaltsjahr 
zuzurechnen sind.  
 
Der jährliche Lagebericht der Gemeinde hat daher insgesamt eine umfassende 
und vielfältige Ergänzungsfunktion zum gemeindlichen Jahresabschluss. Seine 
Aussagen müssen deshalb klar, sorgfältig abgewogen und zeitnah sein. Bei der 
Aufstellung des gemeindlichen Lageberichtes sind aber auch die Grundsätze 
ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) zu beachten. Unter dem Ge-
sichtspunkt, dass er eine Bewertung und Beurteilung der wirtschaftlichen Lage 
der Gemeinde aus Sicht der Gemeindeführung enthält, kann der gemeindliche 
Lagebericht auch als ein strategisches Instrument für die Steuerung der Ge-
meinde angesehen werden.  
 

 
Laufende Verfahren 
(§ 36 GemHVO NRW) 

 

 
Als „Laufende Verfahren“ sind gemeindliche Geschäftsvorfälle oder Verwal-
tungsvorgänge zu verstehen, die auf öffentlich-rechtlichen oder zivilrechtlichen 
Normen aufbauen und bei denen der Verfahrensgegenstand die Festsetzung 
und/oder Überprüfung eines gemeindlichen Anspruches oder einer Verpflichtung 
der Gemeinde ist. In diesem Rahmen stellt z.B. die Heranziehung Dritter zur 
Zahlung von Steuern, Gebühren oder Beiträgen durch die Gemeinde durch 
einen gemeindlichen Bescheid (Verwaltungsakt) und ggf. dessen Überprüfung 
auf dem Rechtsweg ein laufendes Verfahren im Sinne der Vorschrift dar. Die 
gemeindlichen Verfahren können von ihrem Beginn an, z.B. mit Erlass eines 
Bescheides (Verwaltungsakt) als laufend angesehen werden, mindestens solan-
ge der von der Gemeinde oder einer anderen Stelle erlassene Bescheid noch 
nicht rechtskräftig geworden ist bzw. keine Bestandskraft erlangt hat.  
 

Laufende 
Verwaltungstätigkeit 

(§§ 2 und 3 GemHVO NRW) 

 
Bei der Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen im gemeindlichen 
Ergebnisplan sowie von Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan der 
Gemeinde sind jeweils komponentenbezogene Zwischenergebnisse aufzuzei-
gen, z.B. im gemeindlichen Ergebnisplan die ordentlichen und die außerordentli-
chen Ergebniskomponenten. Dazu gehören aber auch der Ausweis des Ergeb-
nisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und anderer Ergebnisse. Bezogen auf 
den gemeindlichen Ergebnisplan bedeutet dieses, dass als „laufende Verwal-
tungstätigkeit“ der Gemeinde die auf das Ressourcenaufkommen und den Res-
sourcenverbrauch ausgerichteten Tätigkeiten der Gemeinde sowie ihre sonsti-
gen Aktivitäten anzusehen sind, die nicht der gemeindlichen Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen 
und ordentlichen Aufwendungen weist daher die Ertragskraft der Gemeinde aus, 
die sich aus der laufenden Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit der Gemeinde 
ergibt.  
 
In diesem Zusammenhang ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine grundsätzli-
che Übereinstimmung des Ergebnisplans mit dem Finanzplan gegeben sein soll, 
jedoch in formaler Hinsicht noch nicht besteht. Der Saldo aus der Summe der 
ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen stellt nicht 
das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit dar, sondern vielmehr nur das 
ordentliche Jahresergebnis. Erst die Summe aus diesem Ergebnis und aus dem 
Finanzergebnis bildet das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Eine 
solche Gliederung im Ergebnisplan der Gemeinde entspricht dann der Gliede-
rung im gemeindlichen Finanzplan (vgl. §§ 2 und 3 GemHVO NRW).  
 

 
Leistungskennzahlen 

(§ 12 GemHVO NRW) 

 
Die Gemeinde soll für ihre Aufgabenerfüllung nicht nur produktorientierte Ziele 
unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des 
voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festlegen, sondern auch Leistungs-
kennzahlen zur Messung der Zielerreichung bestimmen und neben den Zielen 
ihre Leistungskennzahlen zur Grundlage der Gestaltung der Haushaltsplanung, 
der örtlichen Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts ma-
chen. Mit den örtlichen Leistungskennzahlen sollen haushaltswirtschaftliche 
Sachverhalte, die quantitativ messbar sind, durch Verhältniszahlen in Kurzform 
dargestellt werden. Dadurch werden wichtige Erkenntnisse transparent gemacht 
und verständlich aufgezeigt.  
 
Bei der Festlegung der gemeindlichen Leistungskennzahlen sind die Adressaten 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gleichzeitig auch die Adressaten einer 
Kennzahlenanalyse. Je nach dem Informationsinteresse des einzelnen Adressa-
ten beurteilt dieser die gemeindliche Haushaltswirtschaft aus seinem individuel-
len Blickwinkel, so dass sich aus den sehr unterschiedlichen Beurteilungen 
durch die einzelnen Adressaten ggf. erheblich voneinander abweichende Anfor-
derungen und Wünsche an die gemeindliche Haushaltswirtschaft ergeben kön-
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nen. So besteht z.B. seitens des Rates der Gemeinde ein Bedarf an strategi-
schen Steuerungsinformationen, beim Verwaltungsvorstand an operativen Steu-
erungsinformationen, bei Kreditgebern ein Bedarf an Daten für ihre Bonitätsprü-
fung und bei Einwohnern und Abgabepflichtigen ein Bedarf an Transparenz über 
die Wirkungen des haushaltswirtschaftlichen Handels der Gemeinde. Ein solcher 
breitgefächerter Informationsbedarf erfordert daher auch bedarfsgerechte Kenn-
zahlen, wobei nicht für jeden Adressaten eigene Kennzahlen bzw. ein eigenes 
Kennzahlenset entwickelt werden muss. Die Leistungskennzahlen müssen nur 
zweckbezogen ausgerichtet sein. 
 
Die Nutzung von Leistungskennzahlen in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
erfordert auch, sich einen Überblick über deren Zwecke und inhaltliche Gestal-
tung sowie die eingesetzten Wertgrößen zu verschaffen, um die dadurch ver-
dichteten gemeindlichen Sachverhalte interpretieren zu können. Dazu gehören 
auch ausreichende Kenntnisse über die Grundlagen der Bildung und des Ein-
satzes von Leistungskennzahlen. Es bedarf deshalb vielfältiger Informationen zu 
den einzelnen Leistungskennzahlen der Gemeinde, z.B. über die Definition und 
Berechnungsformel einschließlich der verwendeten Wertgrößen, ggf. einer 
Interpretationshilfe, durch die geklärt werden kann, was ein hoher oder ein 
niedriger Kennzahlenwert bedeutet, welche Wirkungen daraus entstehen und 
welche Schlüsse daraus gezogen werden können.  
 
Es bedarf deshalb nicht nur besonderer Informationen über die örtlichen Ein-
flussfaktoren auf die gemeindlichen Leistungskennzahlen, sondern es muss bei 
diesen Kennzahlen auch berücksichtigt werden, dass die einzelnen Leistungs-
kennzahlen nicht getrennt nebeneinander stehen, sondern miteinander verwo-
ben sind. Dabei können durchaus auch gegenseitige Abhängigkeiten bestehen, 
so dass im Rahmen einer Analyse die Leistungskennzahlen nicht einzeln für 
sich allein betrachtet werden dürfen, sondern mit anderen Werten verglichen 
werden müssen. Dafür eignen sich z.B. Durchschnittswerte, Minimalwerte und 
Maximalwerte, aber auch systemimmanente Zielwerte. Welche örtlichen Leis-
tungskennzahlen letztlich bei den gemeindlichen Produkten oder Produktgrup-
pen zum Einsatz kommen sollen, hat die Gemeinde eigenverantwortlich zu 
entscheiden und hängt insbesondere von den von ihr festgelegten Zielsetzungen 
bezogen auf ihre Aufgabenerfüllung und das haushaltswirtschaftliche Handeln 
im Haushaltsjahr ab.  
 

 
Liquidität 

(§ 75 GO NRW) 
 
 

 
Die Gemeinde hat unter Beachtung der Grundsatzes der Sicherstellung der 
gemeindlichen Aufgabenerfüllung ihre gesamte Haushaltswirtschaft zukunftsbe-
zogen auszurichten und dabei den Haushaltsgrundsatz „Sicherstellung der 
Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen“ zu beachten. Das 
Gebot für die Gemeinde, ihre künftige Liquidität sicherstellen, beinhaltet deshalb 
die Aufgabe für die Gemeinde, sich ihre finanziellen Handlungsmöglichkeiten zu 
erhalten.  
 
Der Begriff „Liquidität“ umfasst dabei die Fähigkeit der Gemeinde, ihren Zah-
lungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen. In die-
sem Sinne ist eine gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde sachgerecht und 
erforderlich, weil eine Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde nur 
durch eine angemessene Liquiditätsplanung erreicht werden kann.  
 
Zur Ausgestaltung der Haushaltsgrundsätze gehört daher auch, dass der Ge-
meinde die Möglichkeit eingeräumt wird, zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszah-
lungen die notwendigen Kredite zur Liquiditätssicherung unter Einhaltung des in 
der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages bedarfsgerecht aufzuneh-
men, um ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken. Die Regelungen über 
die Aufnahme von Krediten für Investitionen in § 86 GO NRW bleiben dabei von 
der Vorschrift über die gemeindliche Liquidität als Verstärkung und Erhaltung der 
Zahlungsfähigkeit unberührt.  
 

 
Liquiditätsplanung 

(§ 89 GO NRW /  
§ 30 GemHVO NRW) 

 

 
Der Gemeinde bleibt es im Einzeln eigenverantwortlich überlassen, wie konkret 
und in welchem Umfang sie durch die (angemessene) Liquiditätsplanung ihre 
Zahlungsfähigkeit sicherstellt. Aus dem Gebot zur gemeindlichen Liquiditätspla-
nung entsteht aber auch das Erfordernis für die Gemeinde, interne Informations-
pflichten zu verankern, damit die für die Liquiditätsplanung zuständige Stelle 
auch aus den Fachbereichen der gemeindlichen Verwaltung die notwendigen 
Informationen erhält, um den Liquiditätsbedarf der Gemeinde möglichst zutref-
fend abschätzen zu können.  
 
Bei den gemeindlichen Zahlungsströmen, die nach der Mittelherkunft und der 
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Mittelverwendung unterteilt werden können, gilt das „Kassenwirksamkeitsprin-
zip“, das auch als „Liquiditätsänderungsprinzip“ bezeichnet werden kann. Eine 
solche Liquiditätsplanung verpflichtet aber die Gemeinde, sich selbst täglich 
Kenntnisse über Zahlungsmittelzuflüsse und Zahlungsmittelabflüsse sowie über 
Sicherheiten, Risiken und die Rentabilität von Anlagemöglichkeiten zu verschaf-
fen (sog. Cash-Management). Dazu trägt u.a. auch die Verpflichtung der Ge-
meinde bei, am Schluss eines jeden Buchungstages oder vor Beginn des fol-
genden Buchungstages ihre Finanzmittelkonten mit den Bankkonten abzuglei-
chen (vgl. § 30 Absatz 4 Satz 1 GemHVO NRW).  
 
Im Rahmen der gemeindlichen Liquiditätsplanung gilt es auch, einen möglichst 
genauen Aufschluss über die künftige Liquiditätsentwicklung der Gemeinde zu 
erhalten. Bei absehbaren Differenzen zwischen den bei der Gemeinde voraus-
sichtlich eingehenden Zahlungen und den von der Gemeinde voraussichtlich zu 
leistenden Zahlungen sind Ausgleichs- und Anpassungsmaßnahmen erforder-
lich. So bedarf es im Falle einer Unterdeckung einer Geldbeschaffung und im 
Falle einer Überdeckung i.d.R. einer Geldanlage.  
 
Die Gemeinde hat sowohl bei einer Geldbeschaffung als auch bei einer Geldan-
lage die einschlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften zu beachten. Die Um-
setzung des Gebotes zur angemessenen Liquiditätsplanung nach dieser Vor-
schrift soll eine tatsächliche und örtlich sorgfältige Planung bewirken, in der auch 
die Vorschriften über die Grundsätze über die Finanzmittelbeschaffung, die 
Regelungen über die Ergebnis- und Finanzplanung sowie über die Vorausset-
zungen über die Aufnahme von Krediten für Investitionen und von Krediten zur 
Liquiditätssicherung zu beachten sind.  
 
In diesem Zusammenhang besteht u.a. für die Liquiditätsplanung der Gemeinde 
die Zielsetzung, den Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die 
laufende Verwaltungstätigkeit der Gemeinde so groß werden zu lassen, dass 
daraus die von der Gemeinde zu leistende ordentliche Tilgung erbracht werden 
kann, auch wenn dieses Ziel nicht ausdrücklich in der Vorschrift verankert wor-
den ist.  
 

Liquiditätsverbund  
bzw. Cashpooling 
(§ 30 GemHVO NRW) 

 
Für die Gemeinde besteht im Rahmen ihrer Verpflichtung zur Sicherstellung der 
Liquidität und Zahlungsfähigkeit die Möglichkeit, einen Liquiditätsverbund bzw. 
ein Cashpooling mit einem Masteraccountkonto zwischen der gemeindlichen 
Verwaltung und den Betrieben der Gemeinde einzurichten. Die Liquiditätsbe-
schaffung der Gemeinde im Rahmen eines Liquiditätsverbundes stellt nach 
Auskunft der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kein er-
laubnispflichtiges Bankgeschäft im Sinne des Kreditwesengesetzes dar. Dabei 
wird aber vorausgesetzt, dass die Geschäfte im Rahmen des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses abgewickelt werden, damit das bankrechtlich bestimmte 
Konzernprivileg als Ausnahmeregelung auch auf die Gemeinde anwendbar ist 
(vgl. § 2 Absatz 1 Nummer 7 KWG).  
 
Die Nutzung des bankrechtlichen Konzernprivilegs für die Abwicklung von Geld-
geschäften in einem gemeindlichen Liquiditätsverbund setzt das Bestehen einer 
Allein- oder Mehrheitsgesellschafterstellung der Gemeinde bei den gemeindli-
chen Betrieben sowie eine verpflichtende Einbeziehung dieser Betriebe in die 
Vollkonsolidierung für den gemeindlichen Gesamtabschluss voraus. Ein Liquidi-
tätsverbund bzw. ein Cashpooling-Verfahren stellt kein selbstständiges Bankun-
ternehmen dar. 
 
Im Rahmen der Einrichtung eines Liquiditätsverbundes bzw. eines Cashpoolings 
bedarf es aber immer einer Abstimmung über die Abwicklung der Geldgeschäf-
te, ggf. einschließlich der mit der Kontoführung beauftragten Bank. Es bedarf 
dabei auch der Festlegung von Verantwortlichkeiten zwischen den Beteiligten. 
Das Abstimmungserfordernis gewinnt an Bedeutung, wenn auch rechtlich 
selbstständige Betriebe der Gemeinde in einen solchen Liquiditätsverbund 
einbezogen werden.  
 

 

M 
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Maßgeblicher Einfluss 

(§ 50 GemHVO NRW) 
 

 
Der in § 116 Absatz 2 GO NRW verwendete Begriff „Verselbstständigte Aufga-
benbereiche“ umfasst deshalb auch die gemeindlichen Betriebe, die unter einem 
maßgeblichen Einfluss der Gemeinde stehen. Diese  gemeindlichen Betriebe 
müssen auf der Grundlage der Equity-Methode nach § 311 und § 312 HGB 
bewertet und in der gemeindlichen Gesamtbilanz gesondert angesetzt werden. 
Durch diese gesonderte Festlegung soll ein zutreffender Ansatz der gemeindli-
chen Betriebe in der Gesamtbilanz der Gemeinde erreicht werden, bei denen die 
Gemeinde einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik des Betriebes 
hat.  
 
Mit der Equity-Methode soll ein von den Anschaffungskosten ausgehender 
Bilanzansatz für Beteiligungen erreicht werden, der in den Folgejahren der 
Anpassung an das anteilige Eigenkapital des gemeindlichen Betriebes unter-
liegt. Sie ist im gemeindlichen Bereich von großer Bedeutung, da vielfach die 
Gemeinde nicht allein an einem Betrieb beteiligt ist. Diese Bewertung soll so-
wohl bei gemeindlichen Betrieben in öffentlich-rechtlicher als auch privatrechtli-
cher Form Anwendung finden, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen, so 
dass die Equity-Methode bei einer anteilig gehaltenen Beteiligung regelmäßig in 
Betracht kommt.  
 

Muster 
für die 

Haushaltswirtschaft 
(GO und GemHVO NRW) 

 
Aus vielfältigen Gründen heraus ist es erforderlich, zusätzlich zu den in der 
Gemeindeordnung und in der Gemeindehaushaltsverordnung getroffenen Rege-
lungen ergänzende Vorgaben und Hinweise zum haushaltswirtschaftlichen 
Handeln der Gemeinden und zur Abbildung dieses Geschehens im Rahmen des 
örtlichen Haushalts zu geben. Durch den Runderlass des Innenministeriums 
vom 24.02.2005 (SMBl. NRW. 6300) wird dieser Bedarf aufgegriffen und den 
Gemeinden empfohlen, die dem Runderlass beigefügten Muster (vgl. Anlagen 1 
bis 25) im Rahmen der örtlichen Haushaltswirtschaft anzuwenden, soweit diese 
nicht im Einzelnen nach § 133 Abs. 3 und 4 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen aus Gründen der Vergleichbarkeit der kommunalen Haus-
halte für verbindlich erklärt worden sind. Die nachfolgend aufgeführten Muster 
sollen die Haushaltswirtschaft der Gemeinden erleichtern und ein Mindestmaß 
an Transparenz und Einheitlichkeit sichern. 

 
Haushaltssatzungen 
Anlage 1: Haushaltssatzung (Muster zu § 78 GO NRW) 
Anlage 2: Nachtragssatzung (Muster zu § 81 GO NRW) 

 
Haushaltsplan 
Anlage 3: Ergebnisplan (Muster zu § 2 GemHVO NRW) 
Anlage 4: Finanzplan (Muster zu § 3 GemHVO NRW) 
Anlage 5: Bestimmung der Produktbereiche (Muster zu § 4 GemHVO NRW) 
Anlage 6: Örtliche Gliederung des Haushaltsplans (Muster zu § 4 GemHVO 

NRW ) 
Anlage 7: Muster für produktorientierte Teilpläne (Muster zu § 4 GemHVO NRW) 
Anlage 8: Teilergebnisplan (Muster zu § 4 GemHVO NRW)   
Anlage 9: Teilfinanzplan (Muster zu § 4 GemHVO NRW) 

 
Übersichten zu den Beschäftigten 
Anlage 10: Stellenplan (Muster zu § 8 GemHVO NRW) 
Anlage 11: Stellenübersicht (Muster zu § 8 GemHVO NRW) 

 
Besondere Übersichten 
Anlage 12: Zuwendungen an Fraktionen (Muster zu § 56 GO NRW) 
Anlage 13: Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster zu § 1 

GemHVO NRW) 
Anlage 14: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Muster zu § 1 

GemHVO NRW) 
 
Buchführung 
Anlage 15: Abschreibungstabelle (Muster zu § 35 GemHVO NRW) 
Anlage 16: Kontenrahmen (Muster zu § 27 GemHVO NRW) 
Anlage 17: Kontierungsplan (Muster zu § 3, 4 und 41 GemHVO NRW) 

 
Jahresabschluss 
Anlage 18: Ergebnisrechnung (Muster zu § 38 GemHVO NRW) 
Anlage 19: Teilergebnisrechnung (Muster zu § 40 GemHVO NRW) 
Anlage 20: Finanzrechnung (Muster zu § 39 GemHVO NRW) 
Anlage 21: Teilfinanzrechnung (Muster zu § 40 GemHVO NRW) 
Anlage 22 Struktur der Bilanz (Muster zu § 41 GemHVO NRW) 
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Anlage 23: Anlagenspiegel (Muster zu § 45 GemHVO NRW) 
Anlage 24: Forderungsspiegel (Muster zu § 46 GemHVO NRW) 
Anlage 25: Verbindlichkeitenspiegel (Muster zu § 47 GemHVO NRW) 
 
Gesamtabschluss 
Anlage 26: NKF-Positionenrahmen für den Gesamtabschluss (Muster zu § 49 

GemHVO NRW) 
Anlage 27: Gesamtbilanz (Muster zu § 49 GemHVO NRW) 
Anlage 28: Gesamtergebnisrechnung (Muster zu § 49 GemHVO NRW) 
 

 
Muttereinheit 

(§ 50 GemHVO NRW) 
 

 
Im Gesamtabschluss der Gemeinde sollen die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage der in den Gesamtabschluss einbezogenen gemeindlichen 
Betriebe und der Verwaltung der Gemeinde insgesamt so dargestellt werden, als 
ob es sich bei der Gemeinde um ein einziges wirtschaftliches „Unternehmen“ 
handeln würde. Dieser Grundsatz erfordert einerseits, den gemeindlichen Ge-
samtabschluss aus Sicht der Gemeinde (gemeindliche Verwaltung) aufzustellen, 
so dass die gemeindlichen Betriebe als organisatorisch selbstständige Aufga-
benbereiche der gemeindlichen Verwaltung anzusehen sind.  
 
Andererseits sind die organisatorischen Gegebenheiten der Gemeinde bei ihrer 
Aufgabenerfüllung hinsichtlich des Vorliegens eines Mutter-Tochter-
Verhältnisses zu bestimmen, um den gemeindlichen Konsolidierungskreis ab-
grenzen und die einzubeziehenden gemeindlichen Betriebe als verselbstständig-
te Aufgabenbereiche der Gemeinde bestimmen zu können (vgl. § 116 Absatz 2 
GO NRW). Im Sinne des gemeindlichen Gesamtabschlusses wird deshalb jede 
wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinde außerhalb ihrer 
Verwaltung und zwar unabhängig davon, ob diese Betätigung in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form erfolgt, als „gemeindlicher Betrieb“ be-
zeichnet.  
 
Unter Beachtung der konzeptionellen Vorschriften im 11. Teil der Gemeindeord-
nung „Wirtschaftliche Betätigung und nicht wirtschaftliche Betätigung“ (vgl. §§ 
107 bis 115 GO NRW) und der Vorschrift des § 116 GO NRW stellt haushalts-
rechtlich die Verwaltung der Gemeinde die öffentlich-rechtliche „Muttereinheit“ 
im Sinne des gemeindlichen Gesamtabschlusses dar. Dieser Verwaltungseinheit 
werden gemeinderechtlich Kontroll-, Informations- und Mitwirkungsrechte ge-
genüber den gemeindlichen Betrieben als gemeindliche Tochtereinheiten zuge-
standen, soweit die Rechte nicht dem Rat vorbehalten sind (vgl. § 41 GO NRW). 
Der gemeindlichen Verwaltung obliegt daher die Pflicht, jährlich einen gemeind-
lichen Gesamtabschluss unter Einbeziehung ihrer öffentlich-rechtlichen und 
privatrechtlichen Tochtereinheiten (Betriebe) aufzustellen.  
 

 

N 
 

 
Nachtragssatzung 

(§ 81 GOP NRW) 
 

 
Die jährliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde erfordert eine bindende Grund-
lage für ihre Ausführung durch die gemeindliche Verwaltung. Diese Grundlage 
schafft der Rat der Gemeinde im Rahmen seiner Zuständigkeit und seines 
Budgetrechtes (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW) durch den jährlichen 
Erlass einer Haushaltssatzung. Die Haushaltssatzung bindet die Verwaltung der 
Gemeinde und ermächtigt sie, die im gemeindlichen Haushaltsplan enthaltenen 
Ermächtigungen für die dort ausgewiesenen Zwecke in Anspruch zu nehmen 
(vgl. § 79 GO NRW). Sie hat aber nur in einem eingeschränkten Umfang eine 
unmittelbare Bindungswirkung für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 
sowie die Abgabepflichtigen, z.B. wenn durch die Haushaltssatzung auch Steu-
ersätze für die Gemeindesteuern festgesetzt werden.  
 
Im Rahmen der Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans kann sich auf 
Grund der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde und ihres Umfeldes ein 
Anpassungsbedarf bei den haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen im ge-
meindlichen Haushaltsplan ergeben, der so wesentlich oder erheblich ist, dass 
dieser sich auf die gemeindliche Haushaltssatzung auswirkt, z.B. auf die Fest-
setzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen und damit auf die 
Einhaltung des Haushaltsausgleichs (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW). Bei solchen 
Tatbeständen lassen sich die haushaltsmäßigen Ermächtigungen nur durch eine 
Änderung der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (vgl. § 78 GO NRW) 
und unter Beteiligung des Rates der Gemeinde im Rahmen des dafür gesetzlich 
vorgesehenen Verfahrens (vgl. § 80 GO NRW) neu festlegen oder ergänzen. 
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Eine Nachtragssatzung kann aber nur erlassen werden, wenn zuvor der Rat der 
Gemeinde eine Haushaltssatzung für das betreffende Haushaltsjahr beschlos-
sen hat und diese auch in Kraft getreten ist (vgl. § 80 GO NRW). 
 
Diese Vorschrift schließt sich daran an und sieht deshalb bei einem örtlichen 
Bedarf an größeren haushaltswirtschaftlichen Anpassungen aus der Ausführung 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft den Erlass einer Nachtragssatzung vor. 
Die Gemeinde hat daher bei Vorliegen der sachlichen Voraussetzungen unver-
züglich eine Nachtragssatzung aufzustellen und darf diese nicht auf einen belie-
bigen späteren Zeitpunkt verschieben. Sie muss in diesem Zusammenhang 
beachten, dass eine Nachtragssatzung spätestens bis zum Ablauf des Haus-
haltsjahres durch den Rat der Gemeinde zu beschließen ist. Außerdem kann ein 
örtlicher Bedarf an größeren haushaltswirtschaftlichen Anpassungen aus der 
Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auch mehrmals im Haus-
haltsjahr auftreten, so dass ggf. auch mehrere Nachtragssatzungen in einem 
Haushaltsjahr notwendig sind. 
 

 
 
 
 

Nachtragshaushaltsplan 
(§ 10 GemHVO NRW) 

 
Der gemeindliche Nachtragshaushaltsplan muss im Ergebnisplan und/oder im 
Finanzplan sowie in den Teilplänen die Ermächtigungen enthalten, die durch die  
vorgesehenen Veränderungen erhöht oder vermindert werden. Auch die daraus 
entstandenen neuen Ermächtigungen sind dabei zu veranschlagen, denn der 
gemeindliche Haushaltsplan wird durch den Nachtragshaushaltsplan in seinen 
Haushaltspositionen in entsprechender Weise fortgeschrieben, so dass diese 
Veränderung als Planfortschreibung im Sinne des § 38 GemHVO NRW zu 
behandeln ist. Der Nachtragshaushaltsplan enthält daher alle vorgesehenen 
Veränderungen (Erhöhungen oder Minderungen) der im gemeindlichen Haus-
haltsplan veranschlagten Ermächtigungen.  
 
Die vorgesehenen Veränderungen der Ermächtigungen für Erträge und Aufwen-
dungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind im Nachtragshaushaltsplan 
nach den Zahlungsarten wie im ursprünglichen Haushaltsplan aufzuzeigen. 
Diese Vorgabe bedeutet, dass im Nachtragshaushaltsplan die Veränderungen 
als Erhöhungen oder Verminderungen der Haushaltspositionen der Erträge und 
Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen auszuweisen sind. 
Bezogen auf die betreffenden Haushaltspositionen wird dadurch transparent und 
nachvollziehbar gemacht, welcher wichtige Änderungsbedarf sich unterjährig im 
Haushaltsjahr bei der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erge-
ben hat und wie damit umgegangen werden soll. 
 

NKF 

 
Die Reform des Haushaltsrechts ist durch die Einführung des Neuen Kommuna-
len Finanzmanagements (NKF) für die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen in der 
Zeit von 2005 bis 2009 umgesetzt. worden. Seitdem haben die Gemeinden ihre 
Geschäftsvorfälle nach den Grundprinzipien der doppelten Buchführung zu 
erfassen. Die Ausrichtung der Finanzpolitik der Gemeinden auf das Prinzip der 
intergenerativen Gerechtigkeit soll dabei erreichen, dass der gesamte Ressour-
cenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode ge-
deckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten. Das neue Rech-
nungssystem erfasst über Aufwendungen und Erträge das Ressourcenaufkom-
men und den Ressourcenverbrauch und bildet den tatsächlichen Werteverzehr 
über Abschreibungen vollständig ab. Den Gemeinden ist damit die Erfassung 
und Darstellung des Ressourcenverbrauchs bezogen auf ihre Aufgabenerfüllung 
möglich. Der Haushalt steht auch im NKF im Zentrum der kommunalen Planung 
und Rechenschaft zusammen mit einem modernen Finanzmanagement. Diese 
Inhalte spiegelt der Begriff „Neues Kommunales Finanzmanagement“ wieder.  
 
Die Gemeinden erlangen durch eine Bilanz einen vollständigen Überblick über 
ihr Vermögen und ihre Schulden. Um eine komplexe Organisation wie eine 
Gemeinde nach wirtschaftlichen Grundsätzen führen zu können, ist eine ent-
sprechend aussagekräftige und damit steuerungsrelevante Informationsbasis 
unabdingbar. Aufgrund zahlreicher Ausgliederungen und Beteiligungen weisen 
insbesondere größere Gemeinden heute vielfach konzernähnliche Strukturen 
auf. Dabei wurde bisher der Kernhaushalt nach kameralen Gesichtspunkten 
geführt, die ausgegliederten Einheiten hingegen rechneten kaufmännisch, so 
dass getrennte Zahlenwerke vorlagen, die nicht kompatibel sind. Ein einheitli-
ches nach kaufmännischen Grundsätzen ausgerichtetes kommunales Rech-
nungswesen ist unter diesen Umständen notwendig, damit die Gemeinden einen 
Gesamtüberblick über das gemeindliche Vermögen gewinnen und wirtschaftlich 
handeln. Zu diesem Überblick soll auch der gesetzlich vorgesehene Gesamtab-
schluss sowie die darauf aufbauende Steuerung in der Gemeinde beitragen. 
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Durch das NKF wird das Wirtschaften in den Gemeinden aber auch transparen-
ter. Die Verwaltungen der Gemeinden sind dem Rat sowie den Bürgerinnen und 
Bürgern gegenüber dafür verantwortlich, wie sie die zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel einsetzen. Dadurch werden nicht nur verwaltungsintern, son-
dern auch für den Rat neue Steuerungspotentiale eröffnet, die den Gemeinden 
eine effizientere Wahrnehmung ihrer Aufgaben ermöglichen. Die Reform des 
Haushaltsrechts hat daher das Erfordernis einer Vereinbarung messbarer Ziele 
und Kennzahlen, die Einführung des Produkthaushalts sowie einer Kosten- und 
Leistungsrechnung mit sich gebracht. Diese Instrumente sollen helfen, bessere 
Grundlagen für die konkreten Entscheidungen vor Ort zu erhalten. Auch für die 
Bürgerinnen und Bürger wird das doppische Rechnungswesen einen wesentli-
chen Gewinn an Informationen bringen, der zu einer verstärkten Beteiligung 
genutzt werden kann. Für die Gemeinden bedeutet das NKF einen qualitativen 
Sprung nach vorne sowie eine Stärkung ihrer Selbstverwaltung. Das NKF ist 
nicht ausschließlich ein neues Buchungssystem, sondern es muss vielmehr 
inhaltlich so ausgestaltet werden, dass es von der Gemeinde auch als örtliches 
Steuerungsinstrument genutzt wird.  
 

Nutzungsdauer 
(§ 35 GemHVO NRW) 

 

 
Im gemeindlichen Bereich soll eine Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit bei den 
Haushaltsbelastungen durch die Abschreibungen bei abnutzbaren gemeindli-
chen Vermögensgegenständen u.a. dadurch erreicht werden, dass die Nut-
zungsdauern, im Gegensatz zum Handelsrecht, standardisiert und verbindlich 
durch die NKF-Rahmentabelle vorgegeben werden. Bei der Festlegung der 
örtlichen Nutzungsdauern in der vom Innenministerium bekannt gegebenen 
NKF-Rahmentabelle wurde davon ausgegangen, dass innerhalb dieser Nut-
zungszeiten die erforderliche Unterhaltung der gemeindlichen Vermögensge-
genstände zur Erhaltung ihrer Betriebsbereitschaft von der Gemeinde vorge-
nommen wird.  

 
Im Sinne dieser Vorschrift bedeutet der verwendete Begriff „Nutzungsdauer“, 
dass örtlich die Anzahl der Jahre festzulegen ist, in denen der betreffende ge-
meindliche Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann, wenn 
seine Unterhaltung und Bewirtschaftung unter ordnungsmäßigen Gesichtspunk-
ten erfolgen wird. Bei der Bemessung der individuellen Nutzungsdauer von 
gemeindlichen Vermögensgegenständen sind sowohl die technischen als auch 
die wirtschaftlichen Faktoren zu berücksichtigen.  
 
Die technische Nutzungsdauer eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes 
wird i.d.R. nach der nutzbaren Zeit im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit ermit-
telt. Die wirtschaftliche Nutzungsdauer ist i.d.R. solange gegeben, wie der ge-
meindliche Vermögensgegenstand einen Beitrag zur gemeindlichen Aufgabener-
füllung leisten kann. Im Rahmen der Nutzungszeit vorzunehmende Instandset-
zungen können dabei die Nutzungszeit verlängern, unterlassene Instandsetzun-
gen ggf. auch verkürzen.  
 
Die Gemeinde hat deshalb der Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer 
(Abschreibungszeiträume) ihrer abnutzbaren Vermögensgegenstände die vom 
Innenministerium bekannt gegebene „NKF-Rahmentabelle für Gesamtnutzungs-
dauer für kommunale Vermögensgegenstände“ zu Grunde zu legen. Sie hat mit 
Hilfe dieser NKF-Rahmentabelle und unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
örtlichen Verhältnisse die jeweiligen Nutzungsdauern für die jeweiligen Arten 
ihrer Vermögensgegenstände eigenverantwortlich festzulegen und die Ergebnis-
se in einer örtlichen Abschreibungstabelle festzuhalten bzw. zu dokumentieren. 
Der Umstand, dass durch die Abschreibungen der Werteverzehr der Vermö-
gensgegenstände der Gemeinde während ihrer Nutzung erfasst wird und dieses 
einen realistischen Ressourcenverbrauch aufzeigen und gewährleisten soll, 
bedingt, dass in der örtlichen Abschreibungstabelle die Nutzungsdauern der 
darin aufgeführten gemeindlichen Vermögensgegenstände jeweils durch eine 
konkrete Jahresangabe festgelegt sein müssen.  
 

 

O 
 

 
Ordentlich 

(§ 2 GemHVO NRW) 
 

 
Im gemeindlichen Haushaltsrecht wird der Begriff „ordentlich“ für die Gestaltung 
des Aufbaus des gemeindlichen Ergebnisplans verwendet. Der Begriff „or-
dentlich“ wird dazu nach dem Ausschlussprinzip definiert, d.h. alle Aufwendun-
gen und Erträge, die nicht zum außerordentlichen Ergebnis gehören, sind dem 
ordentlichen Ergebnis zuzurechnen, soweit sie nicht zum Finanzergebnis gehö-
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ren. Zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen der Gemeinde gehören 
dabei alle diejenigen gemeindlichen Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen 
der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde anfallen 
oder entstehen.  
 
Das „Ordentliche Jahresergebnis“ als Saldogröße aus den ordentlichen Erträgen 
und Aufwendungen soll dabei ein Abbild der Leistungsfähigkeit der Gemeinde im 
Rahmen ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit darstellen, denn die ordentlichen 
Erträge und Aufwendungen sind regelmäßig wiederkehrende und planbare 
Erträge und Aufwendungen. Die Saldogröße stellt gleichzeitig das geplante 
Ergebnis des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde im Haushaltsjahr auf 
Grund des voraussichtlich erzielbaren Ressourcenaufkommens sowie des vo-
raussichtlich entstehenden Ressourcenverbrauchs der Gemeinde dar.  
 

 
Örtliche Prüfung 

(§ 59 GO NRW) 
 

 
Der Landesgesetzgeber hat den Begriff „Örtliche Prüfung“ nicht näher bestimmt, 
doch er hat festgelegt, dass der Rat der Gemeinde einen Rechnungsprüfungs-
ausschuss als Pflichtausschuss zu bilden hat, und er hat diesem bestimmte 
Aufgaben gesetzlich zugewiesen (vgl. § 57 i.V.m. § 59 Absatz 3 GO NRW). 
Außerdem hat er bestimmt, dass die Gemeinde innerhalb ihrer Verwaltungsor-
ganisation eine Einheit für die Erledigung von Prüfungsaufgaben zu bilden hat 
(vgl. § 102 GO NRW). Aus den Vorgaben folgt, dass sowohl der Rat der Ge-
meinde als Verfassungsorgan als auch die gemeindliche Verwaltung an der 
örtlichen Prüfung beteiligt sind und zusammen wirken müssen. In die Erledigung 
von örtlichen Prüfungsaufgaben können auch Dritte einbezogen werden, z.B. in 
kleineren Gemeinden, in denen keine örtlichen Rechnungsprüfung (vgl. § 102 
GO NRW) besteht. In solchen Fällen kann sich der Rechnungsprüfungsaus-
schuss zur Durchführung seiner Prüfungstätigkeit unmittelbar Dritter gem. § 103 
Abs. 5 GO NRW bedienen (vgl. § 59 Absatz 3 Satz 2 GO NRW).   
 

 

P 
 

 
Passiva 

(§ 41 GemHVO NRW) 
 

 
Mit der gemeindlichen Bilanz werden das gemeindliche Vermögen und die 
Schulden der Gemeinde gegenübergestellt. Sie besteht daher aus zwei Berei-
chen (auch als Seiten bezeichnet). Die Darstellung der gemeindlichen Schulden 
als das Aufzeigen der „Mittelherkunft“ wird dabei als Passivseite oder Passiva 
bezeichnet. Diese Bilanzseite soll so gegliedert sein, dass die Schuldenlage der 
Gemeinde klar und nachvollziehbar dargestellt ist.   
 

 
Passive  

Rechnungsabgrenzung 
(§ 41 GemHVO NRW) 

 

 
Die passive Rechnungsabgrenzung stellt in der gemeindlichen Bilanz einen 
bilanztechnischen Posten dar. Er dient der periodischen Ergebnisermittlung, 
wenn eine erforderliche Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzposten nicht 
möglich ist. Er ist Ausdruck einer Leistungsverpflichtung der Gemeinde, die der 
ergebniswirksamen Vereinnahmung der erhaltenen zeitraumbezogenen Zahlung 
entgegensteht. Es sind in der gemeindlichen Bilanz dann Rechnungsabgren-
zungsposten anzusetzen, wenn die Gemeinde Einnahmen vor dem Abschluss-
stichtag erhält, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Abschluss-
stichtag darstellen (transitorische Posten). 
 

 
Pensionsrückstellungen 

(§§ 36 und 41 GemHVO NRW) 

 
In der gemeindlichen Bilanz sind unter dem Bilanzposten „Pensionsrückstellun-
gen“ die unmittelbaren Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde anzusetzen. 
Die Pensionsverpflichtungen der Gemeinde entstehen aus der gesetzlichen 
Versorgungsverpflichtung der Gemeinde gegenüber ihren Beamtinnen und 
Beamten, aus der sich die Gemeinde nicht entlassen kann. Basierend auf den 
relevanten Datengrundlagen zu den Zusagen der Gemeinde hat ihre bestehen-
de zukünftige Verpflichtung für Versorgungsleistungen aus bestehenden Pensi-
onen oder Pensionsanwartschaften auf einer versicherungsmathematischen 
Grundlage zu ermitteln. Ein Rückgriff auf statistische Größen, wie Erhebungen 
über die Sterbe- und Invaliditätshäufigkeit, ist dabei erforderlich, damit eine 
fundierte Ermittlung nach Regeln der Versicherungsmathematik möglich wird.  
 
Die vollständige Abbildung sämtlicher zukünftiger Pensionsverpflichtungen ist 
die einzig zulässige Vorgehensweise im Rahmen der gemeindlichen Bilanzie-
rung. Nur sie gibt ein vollständiges aktuelles Bild zukünftiger haushaltswirtschaft-
licher Belastungen für die Gemeinde ab. Damit bei Rentenbeginn der Barwert 
der Versorgungsleistungen (Pensionszahlungen) in die Rückstellung eingestellt 
worden ist, sind von der Gemeinde die Pensionsrückstellungen ratierlich anzu-
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sammeln, Mit der Rückstellungsbildung hat die Gemeinde daher zum Zeitpunkt 
der Pensionszusage zu beginnen. Auf der Basis einer Einmalrückstellung erfolgt 
die ratierliche Ansammlung bis zum Eintritt in den Ruhestand (Pensions- Ren-
tenbeginn).  
 
Im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung kommt für die Ermittlung 
der Höhe dieser Rückstellungen nur das Teilwertverfahren in Betracht. Dabei 
entspricht der Barwert der Anwartschaft zum Zeitpunkt des Eintritts der Pensio-
nierung der Gesamtsumme der auf den Abschlussstichtag abgezinsten zukünfti-
gen Pensionszahlungen. Der Bemessung der Rückstellungen wird zudem ein 
einheitlicher Zinsfuß von 5 v.H. zu Grunde gelegt. Bei Personen, die nach dem 
Ausscheiden aus dem aktiven Dienst weitere Ansprüche gegenüber der Kom-
mune behalten, z.B. Beihilfeansprüche, sind auch diese Ansprüche bei der 
Ermittlung der Rückstellungen zu berücksichtigen.  
 

 
Planansatz  

(fortgeschriebener) 
(§§ 22 und 38 GemHVO NRW) 

 

 
Im Rahmen Im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen  Haushaltswirtschaft 
können die im Haushaltsplan der Gemeinde veranschlagten Ermächtigungen 
vielfachen Anpassungen bzw. Fortschreibungen unterliegen. Die Veränderung 
einer haushaltswirtschaftlichen Ermächtigung wird z.B. durch eine Nachtrags-
satzung ausgelöst (vgl. § 81 GO NRW), wenn der dazugehörige Nachtrags-
haushaltsplan (vgl. § 10 GemHVO NRW) für bestimmte Haushaltspositionen 
eine Erhöhung oder Minderung der im Haushaltsplan veranschlagten Ermächti-
gung (Plansatz) enthält.  

 
Außerdem verursachen die haushaltsrechtlich vorgesehenen Ermächtigungs-
übertragungen eine Fortschreibung eines im Ergebnisplan enthaltenen Planan-
satzes, denn nach § 22 Absatz 1 GemHVO NRW erhöhen diese Übertragungen 
die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Derarti-
ge Anpassungen der Haushaltspositionen des Haushaltsplans werden als Plan-
fortschreibungen bezeichnet und führen zum „fortgeschriebenen Planansatz“ im 
Ergebnisplan bzw. den Teilplänen des gemeindlichen Haushaltsplans.  

 
Durch die zulässigen haushaltsmäßigen Fortschreibungen werden die ursprüng-
lich vom Rat beschlossenen und im Haushaltsplan der Gemeinde veranschlag-
ten Ermächtigungen auf Grund von bei der Ausführung des gemeindlichen 
Haushaltsplan entstandenen notwendigen haushaltswirtschaftlichen Maßnah-
men und Entscheidungen verändert. Die gemeindliche Ergebnisrechnung muss 
alle Ansätze des Haushaltsjahres enthalten. In den Fällen, in denen die Ansätze 
fortgeschrieben wurden, muss mindestens der fortgeschriebene Ansatz in der 
gemeindlichen Ergebnisrechnung enthalten sein.  
 

 
Positionenrahmen 
(§ 50 GemHVO NRW) 

 

 
Für die Überleitung der einzelnen Jahresabschlüsse der Verwaltung der Ge-
meinde und der gemeindlichen Betriebe im Rahmen der Vollkonsolidierung 
bedarf es eines örtlichen Positionenplans der Gemeinde, in dem u.a. die örtli-
chen Besonderheiten berücksichtigt werden können, die diese Zusammenfüh-
rung vor Ort mit sich bringt  (vgl. Abbildung in Abschnitt 3.2.5). Das Land stellt 
den Gemeinden einen „NKF-Positionenrahmen für den Gesamtabschluss“, 
vergleichbar dem NKF-Kontenrahmen, zur Verfügung, um den örtlichen Positio-
nenplan aufstellen zu können.  
 
Durch diesen NKF-Positionenrahmen wird in allgemeiner Form angegeben, in 
welche Posten der gemeindlichen Gesamtbilanz und in welche Positionen der 
Gesamtergebnisrechnung die einzelnen Bilanz- und GuV-Posten der Jahresab-
schlüsse der zu konsolidierenden gemeindlichen Betriebe und der Verwaltung 
der Gemeinde zur Durchführung der notwendigen Konsolidierungsschritte im 
Sinne der wirtschaftlichen Einheit eingehen sollen.  
 

 
Produktrahmen 

(§ 4 GemHVO NRW) 
 

 
Der NKF-Produktrahmen folgt der haushaltsrechtlichen Festlegung, dass der 
neue gemeindliche Haushaltsplan in produktorientierte Teilpläne zu gliedern ist. 
Es ist dabei von den örtlichen Gegebenheiten in der einzelnen Gemeinde ab-
hängig, ob eine bestimmte Aufgabe zum Aufgabenkatalog der Gemeinde gehört, 
in welchem Umfang sie zu erfüllen ist und ob sie durch die gemeindliche Verwal-
tung oder einen gemeindlichen Betrieb erfüllt wird. Wird die Gemeinde wie für 
den gemeindlichen Gesamtabschluss erforderlich, als eine Gesamtheit („ein 
Betrieb“) betrachtet, wird das gesamte gemeindliche produktorientierte Aufga-
benspektrum auf einen Blick erkennbar.  
 
Auf Grund dessen ist ein haushaltswirtschaftlicher Produktrahmen entwickelt 
worden, der in seinem systematischen Aufbau aus den Gliederungsstufen „Pro-
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duktfelder“, „Produktbereiche“, „Produktgruppen“ und „Produkte“ besteht. Auf 
der ersten Stufe befinden sich die sechs Produktfelder „Zentrale Verwaltung“, 
„Schule und Kultur“, „Soziales und Jugend“, „Gesundheit und Sport“, „Gestaltung 
der Umwelt“ und „Zentrale Finanzleistungen“, denn die gemeindliche Aufgaben-
erfüllung erfolgt auf vielfältige Art und Weise und in unterschiedlichen Formen.  
 
Aus diesen festgelegten Produktfeldern, die für den gemeindlichen Haushaltplan 
keine Gliederungsrelevanz haben, sind auf der zweiten Stufe die Produktberei-
che als Vorgabe für die Gestaltung des gemeindlichen Haushaltsplans entwi-
ckelt worden. Es wurden 17 Produktbereiche gebildet, die für die erste Gliede-
rungsebene des Haushaltsplans der Gemeinde (unterhalb der Gesamtebene 
aus Ergebnisplan und Finanzplan) für verbindlich erklärt worden sind, und später 
noch näher vorgestellt werden.  
 
Die weiteren Gliederungsstufen „Produktgruppen“ und „Produkte“ können für die 
Aufstellung der Teilpläne des gemeindlichen Haushaltsplans (örtliche Steue-
rungsebene) genutzt, müssen aber durch die Gemeinde in ihrer Anzahl sowie 
hinsichtlich der inhaltlichen Abgrenzung unter Berücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten eigenverantwortlich bestimmt werden. Die verschiedenen Vor-
schriften über die gemeindliche Produktorientierung gebieten jedoch eine lan-
desweit einheitliche Handhabung unter Berücksichtigung des vom Innenministe-
rium bekannt gegebenen Produktrahmens, auch wenn die weitere Ausgestal-
tung in Produktgruppen und Produkte von den Gemeinden nach eigenen Be-
dürfnissen vorzunehmen ist. 
 

 

R 
 

Rechnungsprüfung 
(§ 102 GO NRW) 

 
Die örtliche Rechnungsprüfung ist bei den kreisfreien Städten, den Großen und 
den Mittleren kreisangehörigen Städten regelmäßig eine Organisationseinheit 
innerhalb der gemeindlichen Verwaltung, denn diese Städte haben eine örtliche 
Rechnungsprüfung einzurichten. Die übrigen Gemeinden sollen eine Organisati-
onseinheit „Örtliche Rechnungsprüfung“ einrichten, wenn bei ihnen dafür ein 
Bedürfnis besteht und die Kosten in angemessenem Verhältnis zum Nutzen 
stehen. Grundsätzlich muss daher die Gemeinde als Aufgabenträger handeln, 
denn der Gesetzgeber hat ihr ausdrücklich die dafür erforderlichen Kompeten-
zen eingeräumt.  
 
Der Gesetzgeber hat zudem die Gemeinde als geeignet angesehen, dass sie 
die ihr zugewiesenen Prüfungsaufgaben mit der notwendigen personellen und 
sächlichen Ausstattung erfüllen und den ordnungsgemäßen Gang der Prüfungs-
geschäfte sicherstellen kann. Im NKF ist daher nach den gesetzlichen Bestim-
mungen das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde örtlich durch die 
Gemeinde selbst und überörtlich durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-
Westfalen zu prüfen. Die örtliche Prüfung der Gemeinde ist dabei ein unver-
zichtbares Instrument für eine zeitnahe Kontrolle der Gesetz- und Ordnungsmä-
ßigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde sowie der Behandlung der 
gemeindlichen Geschäftsvorfälle mit haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen.  
 
Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gehen insgesamt weit über die 
Vorgaben in der Gemeindeordnung hinaus, denn vielfach werden der örtlichen 
Rechnungsprüfung auch Aufgaben durch Fachgesetze oder andere Vorschriften 
zugewiesen, die zu einem sich weiter zu entwickelnden Anforderungsprofil an 
die Aufgabenerledigung und an die Prüfer führen. Auch die Einführung komple-
xer Verfahren in der gemeindlichen Verwaltung erfordert zeitgemäße, sachlich 
und fachlich zweckmäßige Handlungsweisen. Die örtliche Prüfung stellt daher 
vielfach bereits eine „begleitende“ Prüfung dar und wird nicht erst zu einem 
Zeitpunkt aktiv, zu dem Verwaltungsentscheidungen kaum noch umkehrbar sind. 
Aus diesen Pflichten folgt auch die Pflicht der Gemeinde, ihre örtliche Rech-
nungsprüfung ausreichend mit fachlich qualifizierten Personal und Sachmitteln 
auszustatten, um die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung der gesetzlichen 
Aufgaben (vgl. § 103 Absatz 1 GO NRW) und der übertragenen Aufgaben (vgl. § 
103 Absatz 2 und 3 GO NRW) sicher zu stellen. In diesem Zusammenhang ist 
auch zu berücksichtigen, dass sich die örtliche Rechnungsprüfung mit Zustim-
mung des Rechnungsprüfungsausschusses ggf. Dritter als Prüfer bedienen kann 
(vgl. § 103 Absatz 5 GO NRW).  
 

 
Ressourcenaufkommen 

(§ 2 GemHVO NRW) 

 
Mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) wird über die Rechen-
größe „Erträge“ das Ressourcenaufkommen der Gemeinde als Erhalt von Fi-
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 nanzleistungen, z.B. Abgaben, Entgelte, Steuern, haushaltsmäßig erfasst. Unter 
Einbeziehung der Produktorientierung der Gemeinde wird damit die haushalts-
mäßige Erfassung und Darstellung des Ressourcenaufkommens bezogen auf 
die gemeindliche Aufgabenerfüllung möglich. Gleichzeitig soll die Ausrichtung 
der Finanzpolitik der Gemeinden auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtig-
keit erreichen, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmä-
ßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generatio-
nen nicht zu überlasten.  
 
Die im NKF verwendete Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ stellen 
dadurch den zutreffenden Buchungsstoff für den Ergebnisplan und die Ergebnis-
rechnung der Gemeinde dar, auch wenn sie nicht gesetzlich definiert worden 
sind. Sie sind die zutreffenden Größen für eine gemeindliche „Reinvermögens-
rechnung“, die das Geldvermögen und das Sachvermögen der Gemeinde be-
trifft, wenn ein Vorgang bei der Gemeinde das gemeindliche Eigenkapital erhöht 
oder vermindert (Erhöhung: Ertrag; Verminderung; Aufwand).  
 
Die Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ sind daher von zentraler 
Bedeutung für die gemeindliche Ergebnisermittlung. In diesem Zusammenhang 
sind auch die internen Leistungsbeziehungen der Gemeinde zu beachten, die 
über die Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ erfasst werden, wenn die 
Gemeinde diese zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs in 
ihrem Haushalt veranschlagt. 
 

 
Ressourcenverbrauch 

(§ 2 GemHVO NRW) 

 
Mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) wird über die Rechen-
größe „Aufwendungen“ der Ressourcenverbrauch der Gemeinde als Verbrauch 
von Wirtschaftsgütern, von Arbeitsleistungen und von Dienstleistungen haus-
haltsmäßig erfasst. Dabei wird auch der tatsächliche Werteverzehr des ge-
meindlichen Vermögens über Abschreibungen vollständig abgebildet.  
 
Unter Einbeziehung der Produktorientierung der Gemeinde wird damit die haus-
haltsmäßige Erfassung und Darstellung des Ressourcenverbrauchs bezogen auf 
die gemeindliche Aufgabenerfüllung möglich. Gleichzeitig soll die Ausrichtung 
der Finanzpolitik der Gemeinden auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtig-
keit erreichen, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmä-
ßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generatio-
nen nicht zu überlasten.  
 
Die im NKF verwendeten Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ stellen 
dadurch den zutreffenden Buchungsstoff für den Ergebnisplan und die Ergebnis-
rechnung der Gemeinde dar, auch wenn sie nicht gesetzlich definiert worden 
sind. Sie sind die zutreffenden Größen für eine gemeindliche „Reinvermögens-
rechnung“, die das Geldvermögen und das Sachvermögen der Gemeinde be-
trifft, wenn ein Vorgang bei der Gemeinde das gemeindliche Eigenkapital erhöht 
oder vermindert (Erhöhung: Ertrag; Verminderung; Aufwand).  
 
Die Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ sind daher von zentraler 
Bedeutung für die gemeindliche Ergebnisermittlung. In diesem Zusammenhang 
sind auch die internen Leistungsbeziehungen der Gemeinde zu beachten, die 
über die Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ erfasst werden, wenn die 
Gemeinde diese zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs in 
ihrem Haushalt veranschlagt. 
 

Restlaufzeiten 
(§ 47 GemHVO NRW) 

 
Im Verbindlichkeitenspiegel der Gemeinde ist neben der Gliederung der ge-
meindlichen Verbindlichkeiten nach ihren Arten auch eine Aufteilung nach ihrer 
Fristigkeit vorzunehmen, d.h. die gemeindlichen Verbindlichkeiten sind nach 
ihren Restlaufzeiten zu differenzieren. In den Fällen der Gliederung der ge-
meindlichen Verbindlichkeiten über die Mindestgliederung nach § 47 Absatz 1 
GemHVO NRW hinaus, ist auch zu den zusätzlichen Posten die Restlaufzeiten 
anzugeben. Unter dem Begriff „Restlaufzeit“ ist dabei die Zeitspanne zwischen 
dem Abschlussstichtag für den Jahresabschluss und dem vertraglichen oder 
tatsächlichen Ausgleich der einzelnen Verbindlichkeit durch die Gemeinde zu 
verstehen.  
 
Die Ermittlung der Restlaufzeit einer Verbindlichkeit ist daher anhand der ver-
traglichen Vereinbarung über die Tilgung oder Ablösung der betreffenden Ver-
bindlichkeit vorzunehmen. In diesen Fällen ist für die Restlaufzeiten regelmäßig 
der Zeitraum maßgebend, zu dem der Gläubiger seine Forderung gegenüber 
der Gemeinde frühestens insgesamt fällig stellen kann. Als Restlaufzeit gilt 
daher grundsätzlich der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und dem 
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Zeitpunkt des Ausgleichs der Verbindlichkeit insgesamt durch die Gemeinde, der 
z.B. vertraglich bestimmt sein kann oder zu dem der Ausgleich durch die Ge-
meinde tatsächlich erfolgen soll. Soweit die Restlaufzeit sich durch die Gemein-
de nicht eindeutig bestimmen lässt, ist unter Beachtung des Vorsichtsprinzips 
eine Schätzung vorzunehmen.  
 
Für die gemeindlichen Verbindlichkeiten darf die Ermittlung der Restlaufzeiten 
jedoch nicht anhand der Laufzeiten von vereinbarten Zinsfestschreibungen 
erfolgen. Diese Vereinbarungen bleiben auch für die Gliederung der Verbindlich-
keiten nach ihren Restlaufzeiten unberücksichtigt. Bei gemeindlichen Verbind-
lichkeiten, die auf Grund einer Rahmenvereinbarung begründet wurden, ist die 
Bestimmung der Restlaufzeit immer jeweils unter Einbeziehung der jeweiligen 
Laufzeiten der in Anspruch genommenen Kreditbeträge zu ermitteln. 
 
Das Gliederungskriterium „Restlaufzeiten“ im Verbindlichkeitenspiegel der Ge-
meinde stellt keine Abweichung vom Handelsgesetzbuch (HGB) als Referenz-
modell des NKF dar. Auch nach dem Handelsrecht werden Informationen über 
die Verbindlichkeiten mit Angabe der Restlaufzeiten verlangt, z.B. über kurzfris-
tige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (vgl. § 268 Absatz 
5 Satz 1 HGB) oder über langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 
mehr als fünf Jahren (vgl. § 285 Satz 1 Nr. 1 a) bzw. 2 HGB).  
 
Die Gemeinde hat in ihrem Verbindlichkeitenspiegel den Gesamtbetrag der 
gemeindlichen Verbindlichkeiten des Haushaltsjahres, z.B. den Gesamtbetrag 
der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Banken und Kreditinsti-
tuten (Privater Kreditmarkt), unter Berücksichtigung der darunter zusammen 
gefassten einzelnen Kreditbeträge entsprechend ihren jeweiligen Restlaufzeiten 
auf die im Verbindlichkeitenspiegel enthaltenen Felder für die drei anzugeben-
den Restlaufzeiten „bis zu einem Jahr“, „von einem Jahr bis zu fünf Jahren“ und 
„von mehr als fünf Jahren“ aufzuteilen.  
 

 
Rücklagen 

(§ 41 GemHVO NRW) 
 

 
In der gemeindlichen Bilanz hat der Bilanzbereich „Eigenkapital“ als Saldogröße 
zwischen dem gemeindlichen Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz und den 
Schulden der Gemeinde auf der Passivseite der Bilanz eine besondere Bedeu-
tung. Für den Ausweis, den Ansatz und die Gliederung dieses Bilanzbereiches 
sind besondere haushaltsrechtliche Regelungen getroffen worden, die eine 
abschließende Gliederung dieses Bereiches beinhalten. 
 
Die Gliederung des Bilanzbereiches „Eigenkapital“ berücksichtigt die Erforder-
nisse und Besonderheiten in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Das bilan-
zielle Eigenkapital der Gemeinde wird daher in die Bilanzposten „Allgemeine 
Rücklage“, „Sonderrücklagen“ und „Ausgleichsrücklage“ sowie Jahresüber-
schuss/Jahresfehlbetrag“ gegliedert. 
 
Allgemeine Rücklage: 
Unter dem Bilanzposten „Allgemeine Rücklage“ ist in der gemeindlichen Bilanz 
der Betrag anzusetzen, der sich aus der Differenz zwischen den Aktivposten und 
den übrigen Passivposten der Bilanz ergibt, jedoch ohne die Wertansätze für die 
Sonderrücklagen und die Ausgleichsrücklage. Der bilanzielle Ansatz der allge-
meinen Rücklage hängt somit in der Höhe von den in die gemeindliche Bilanz 
aufzunehmenden Ansätzen des Vermögens und der Schulden der Gemeinde 
ab. 
 
Die künftige Entwicklung des Bilanzpostens „Allgemeine Rücklage“ ist abhängig 
vom erzielten Ergebnis der jährlichen Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Ent-
steht z.B. ein negatives Jahresergebnis ist dieses mit dem Wertansatz des 
Bilanzpostens „Allgemeine Rücklage“ zu verrechnen, wenn der Bilanzposten 
„Ausgleichsrücklage“ keinen Wertansatz mehr aufweist bzw. die Ausgleichsrück-
lage aufgebraucht ist. Zu beachten ist, dass eine Verringerung der allgemeinen 
Rücklage unabhängig von ihrer Größenordnung der Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde der Gemeinde bedarf. 
 
Sonderrücklagen: 
Unter dem Bilanzposten „Sonderrücklagen“ sind in der gemeindlichen Bilanz im 
Bereich „Eigenkapital“ die Beträge gesondert für Zwecke anzusetzen, für die für 
die Gemeinde die Bildung von Sonderrücklagen ausdrücklich zugelassen wor-
den ist. Die Gemeinde darf z.B. eine Zuwendungsrücklage als Sonderrücklage in 
ihrer Bilanz ansetzen. Eine solche Rücklage ist erforderlich, wenn ein Zuwen-
dungsgeber die ertragswirksame Auflösung der von ihm der Gemeinde gewähr-
ten Zuwendung ausschließt (vgl. § 43 Absatz 4 GemHVO NRW).  
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Eine Deckungsrücklage als Sonderrücklage soll i.d.R. nicht gebildet werden, 
denn für die Zwecke des Ausweises der Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 
reicht ein „Davon-Vermerk“ zum Bilanzposten „Allgemeine Rücklage“ grundsätz-
lich aus. Außerdem darf von der Gemeinde für weitere oder für andere Zwecke 
keine Sonderrücklagen gebildet werden.  
 
Diese Einschränkungen zur Bildung von Sonderrücklagen im gemeindlichen 
Eigenkapital durch die Gemeinde sind wegen des in § 75 GO NRW bestimmten 
Haushaltsausgleichssystems geboten. Die Bildung von besonderen Sonderrück-
lagen kann in Fällen sachgerecht sein, wenn z.B. nach den geltenden Grundsät-
zen einzelne Vermögensgegenstände zu aktivieren sind, deren freie Verwen-
dung für die Gemeinde aber ausgeschlossen ist. Die durch die Aktivierung der 
Vermögensgegenstände entstehende Eigenkapitalmehrung darf für die Gemein-
de haushaltsmäßig nicht frei verfügbar sein.  
 
Unter dem Bilanzposten „Sonderrücklagen“ kann die Gemeinde, abhängig von 
den örtlichen Verhältnissen, ggf. eine Sonderrücklage zur Sicherung der Ersatz-
beschaffung von Vermögensgegenständen anzusetzen. Eine solche gemeindli-
che Sonderrücklage in der Bilanz der Gemeinde ist ausdrücklich zugelassen 
worden, um die vom Rat beschlossenen Ersatzanschaffungen oder Herstellung 
von Vermögensgegenständen zu sichern.  
 
Unter dem Bilanzposten „Sonderrücklagen“ hat die Gemeinde, abhängig von 
den örtlichen Verhältnissen, ggf. eine Sonderrücklage wegen der Aktivierung 
kommunaler Stiftungen anzusetzen. Ein solcher besonderer gemeindlicher 
Sachverhalt ist anzunehmen, wenn eine Gemeinde einen Aufgabenbereich in 
eine rechtlich selbstständige örtliche (kommunale) Stiftung überführt hat. Als 
eine kommunale Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung nach § 80 BGB anzuse-
hen, die von einer Gemeinde alleine oder zusammen mit Dritten, z.B. weitere 
Gemeinden, errichtet hat und die durch die zuständige Stiftungsaufsichtsbehör-
de anerkannt wurde. Eine solche Stiftung stellt eine ausgegliederte Vermö-
gensmasse der Gemeinde dar.  
 
Das Stiftungsrecht lässt es dabei nicht zu, dass das Stiftungsvermögen wie die 
anderen Vermögen der Gemeinde für ihre Zwecke in Anspruch genommen 
werden kann. Gleichwohl vermehrt das Stiftungsvermögen das Anlagevermögen 
der Gemeinde, auch wenn es durch den Stifterwillen der Gemeinde nur be-
stimmten Zwecken dient, mit der Auswirkung eines höheren Eigenkapitals in der 
gemeindlichen Bilanz.  
 
 
Ausgleichsrücklage: 
Unter dem Bilanzposten „Ausgleichsrücklage“ ist ein bei der Eröffnungsbilanzie-
rung von der allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im 
Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen 
des Jahresergebnisses hat, anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage darf maximal 
ein Drittel des bei der Eröffnungsbilanz festgestellten zulässigen Eigenkapitals, 
höchstens jedoch ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen 
Zuweisungen betragen.  
 
Die Höhe der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen bemisst sich 
nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen 
Jahresrechnungen. Die Ausgleichsrücklage darf zum Ausgleich von Fehlbeträ-
gen der Ergebnisrechnung in Anspruch genommen und ihr dürfen Jahresüber-
schüsse zugeführt werden.  
 

 
Rückstellungen 

(§§ 36 und 41 GemHVO NRW) 
 

 
Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft mit einer Erfassung und dem 
Nachweis der auf das Haushaltsjahr bezogenen Ressourcen bedarf es auch der 
periodengerechten Erfassung aller gemeindlichen Verpflichtungen, auch wenn 
diese z.B. dem Grunde oder der Höhe nach noch ungewiss sind. Durch die 
Bilanzierung der gemeindlichen Rückstellungen wird daher eine Vorsorge der 
Gemeinde für ihre Verpflichtungen, die künftig zu gemeindlichen Zahlungen 
führen können, transparent und nachvollziehbar gemacht. Zur Erfassung des 
vollständigen Ressourcenverbrauchs der Gemeinde gehört daher auch die 
Bildung von Rückstellungen für gemeindliche Verpflichtungen, deren Eintritt dem 
Grunde nach zu erwarten ist, deren Höhe und Fälligkeitstermin jedoch noch 
ungewiss, aber dennoch ausreichend sicher sind, die wirtschaftliche Ursache 
aber bereits vor dem Abschlussstichtag eingetreten ist. Durch die Bildung von 
Rückstellungen durch die Gemeinde werden die gemeindlichen Aufwendungen 
dem Haushaltsjahr als Verursachungsperiode zugerechnet.  
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Diese Gegebenheiten setzen im jeweiligen Haushaltsjahr ein „verpflichtendes 
Ereignis“ der Gemeinde gegenüber Dritten (Außenverpflichtung) oder gegenüber 
sich selbst (Innenverpflichtung) voraus. Ein solches gemeindliches Ereignis 
schafft eine rechtliche oder faktische Verpflichtung für die Gemeinde, auf Grund 
dessen sie keine rechtliche Alternative zur Erfüllung der Verpflichtung hat, so 
dass von ihr Rückstellungen zu bilden und zu bilanzieren sind. In den Fällen, in 
denen die Bedingungen für die Bildung von Rückstellungen bei der Gemeinde 
vorliegen, sind diese in angemessener Höhe unter Beachtung des Vorsichts-
prinzips zu bilden.  
 
Die gemeindlichen Rückstellungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses der 
Gemeinde in der Ergebnisrechnung zu erfassen und entsprechend in der ge-
meindlichen Bilanz zu passivieren. Zum Zeitpunkt ihrer Bildung bleibt die Finanz-
rechnung der Gemeinde regelmäßig unberührt, denn die aus solchen Verpflich-
tungen der Gemeinde entsprechenden Finanzleistungen an Dritte erfolgen erst 
zu einem späteren Zeitpunkt (bei Fälligkeit) und sind dann regelmäßig nur in der 
gemeindlichen Finanzrechnung zu erfassen. Soweit eine Rückstellungsbildung 
oder Veränderungen (Erhöhungen und Verminderungen) im Haushaltsjahr zu 
erwarten ist, sind die deshalb entstehenden Aufwendungen und Erträge im 
Ergebnisplan und mögliche Zahlungen der Gemeinde im Finanzplan zu veran-
schlagen. 
 

Rückstellungsspiegel 
(§ 36 GemHVO NRW) 

 
Es ist für die Gemeinde sinnvoll, sich im Rahmen des gemeindlichen Jahresab-
schluss einen detaillierten Überblick über den Stand und den Umfang der ge-
meindlichen Rückstellungen am Abschlussstichtag zu verschaffen. Als Grund-
gliederung des Rückstellungsspiegels bietet sich die Bilanzgliederung nach § 41 
Absatz 4 Nummer 3 GemHVO NRW an, die im Teil A um die Veränderungen im 
Haushaltsjahr und in Teil B um eine zeitliche Komponente nach Laufzeiten 
erweitert wird. 
 
Im Teil A wird daher der Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres, die Verände-
rungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und der Gesamtbetrag am Ende 
des Haushaltsjahres in Bezug auf die einzelnen Arten von Rückstellungen auf-
gezeigt. Darüber hinaus werden im Teil B die einzelnen Arten von Rückstellun-
gen, gegliedert nach Fristigkeiten, aufgezeigt. Für eine Übersicht über die ge-
meindlichen Rückstellungen bietet sich ein Rückstellungsspiegels an, der aus 
den zwei Bestandteilen besteht. 
  
Ein solcher Rückstellungsspiegel trägt zur Übersichtlichkeit der in der gemeindli-
chen Bilanz angesetzten Rückstellungen bei, denn er macht die einzelnen Wert-
ansätze transparent und nachvollziehbar. Das Schema des Rückstellungsspie-
gels kann die Gemeinde auf ihre örtlichen Bedürfnisse übertragen und ausge-
stalten. Sie kann dazu auch weitere Zusatzinformationen geben, die für die 
örtliche Beurteilung des gemeindlichen Jahresabschlusses von Bedeutung sind.  
 
Soweit die Gemeinde dem Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss keinen 
Rückstellungsspiegel als Anlage beifügt, sollten im Anhang mindestens die 
Restlaufzeiten zu den wesentlichen Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz 
angegeben werden. Dazu bietet es sich an, die Angaben wie in der Bilanz nach 
langfristigen und kurzfristigen Rückstellungen zu gliedern. 
 

 

S 
 

Schuldenlage 
(§ 95 GO NRW) 

 

 
Das Haushaltsrecht für Gemeinden orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs 
„Schuldenlage“ ebenso wie beim Begriff „Vermögenslage““ an der kaufmänni-
schen Auslegung. Auch für diesen Begriff gibt es keine gesetzliche Definition 
und keine einheitliche Begriffsbestimmung. Die gemeindlichen Schulden sind auf 
der Passivseite der gemeindlichen Bilanz anzusetzen (vgl. § 41 GemHVO 
NRW). Der Begriff "Schulden" wird jedoch in vielfältiger Weise in der gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft verwendet. Grundsätzlich werden unter dem Begriff 
die bestehenden und die hinreichend sicher zu erwartenden wirtschaftlichen 
Belastungen der Gemeinde verstanden, die auf einer rechtlichen oder wirtschaft-
lichen Leistungsverpflichtung der Gemeinde beruhen und selbstständig bewert-
bar sowie abgrenzbar sind, d.h. nicht nur ein allgemeines Risiko für die künftige 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde darstellen.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass im allgemeinen Wirt-
schaftsleben, ausgehend von der Passivseite der Bilanz der Begriff „Schulden“ 
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u.a. auch dadurch abgegrenzt wird, dass nicht das Eigenkapital und die Sonder-
posten sowie die passive Rechnungsabgrenzung dazu zu zählen sind. Die dann 
noch auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz verbleibenden Rückstellun-
gen und Verbindlichkeiten der Gemeinde sollen dazu dienen, dass die Bilanz ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Schuldenlage der 
Gemeinde vermitteln kann.  
 

 
Schwebendes Geschäft 

(§ 36 GemHVO NRW) 
 

 
Die verpflichtende Verträge der Gemeinde, die auf einen wirtschaftlichen Leis-
tungsaustausch der Vertragspartner ausgerichtet sind und als gegenseitige 
Verträge einen Anspruch des einen Vertragspartners und eine Verpflichtung des 
anderen Vertragspartners begründen, stellen schwebende Geschäfte dar, so-
lange und soweit noch kein Vertragspartner seiner vertraglichen Leistungsver-
pflichtung nachgekommen ist. Der Schwebezustand eines gemeindlichen Ge-
schäftes beginnt daher i.d.R. mit der Wirksamkeit des Vertrages und endet mit 
der Erfüllung der Leistungsverpflichtung durch die Vertragspartner. 
 

Selbstständige  
Verwertbarkeit 

(§ 33 GemHVO NRW) 

 
Die selbstständige Verwertbarkeit ist ein wichtiges Kriterium für die Aktivierungs-
fähigkeit eines Vermögensgegenstandes. Sie geht von der Schuldendeckungs-
fähigkeit aus und bedeutet eine Übertragbarkeit auf einen Dritten im Rechtsver-
kehr als möglicher Erwerb. Es ist dabei nicht die tatsächliche Veräußerbarkeit 
das entscheidende Kriterium, sondern es kommt auf das Vorhandensein der 
Möglichkeit der wirtschaftlichen Verwertbarkeit an. Für das Bestehen einer 
selbstständigen Verwertbarkeit eines Wirtschaftsgutes spricht auch, wenn die-
ses Gut als eine Einzelheit besteht. Außerdem ist die selbstständige Verwert-
barkeit nicht auf körperliche Wirtschaftsgüter, z.B. Sachanlagen, beschränkt, so 
dass nicht körperliche Wirtschaftsgüter, z.B. immaterielle Vermögensgegenstän-
de, nach den gleichen Kriterien zu beurteilen sind.  
 
Diese Gegebenheiten haben zur Folge, dass nicht das Wirtschaftsgut oder ein 
Recht veräußerbar sein muss, sondern dass der wirtschaftlich erzielbare Vorteil 
bzw. der Nutzen aus dem Wirtschaftsgut verwertet werden kann. Das Merkmal 
„selbstständige Verwertbarkeit“ kann dann als erfüllt betrachtet werden, wenn 
ein Wirtschaftsgut z.B. durch Veräußerung, Nutzungsüberlassung u.a. an einen 
Dritten in Liquidität umgewandelt werden könnte. Es ist dabei grundsätzlich eine 
solche abstrakte Veräußerbarkeit für die Aktivierbarkeit eines Vermögensgegen-
standes ausreichend. Eine tatsächliche Veräußerbarkeit im Rechtssinne muss 
nicht gegeben sein. 
 

SEPA-Zahlungsverkehr 
(§ 30 GemHVO NRW) 

 
Mit dem SEPA-Zahlungsverkehr (SEPA = Single EURO Payments Aera) soll 
künftig nicht mehr zwischen dem nationalen Zahlungsverkehr und dem Zah-
lungsverkehr in andere europäische Staaten unterschieden werden. Der Zah-
lungspflichtige und der Zahlungsempfänger, einschließlich deren kontoführender 
Bank, werden anhand von „IBAN“ (International Bank Account Number) und 
„BIC“ (Bank Identifier Code) anstelle der deutschen Bankleitzahl und der Konto-
nummer identifiziert werden.  
 
Beim SEPA-Zahlungsverkehr wird unter dem Begriff „IBAN“ eine standardisierte 
Nummer für das Land, die Bank und das Konto verstanden. Diese Nummer setzt 
sich deshalb aus dem zweistelligen Länderkennzeichen, z. B. „DE“ für Deutsch-
land, einer zweistelligen Prüfziffer, der achtstelligen Bankleitzahl und der bis zu 
zehnstelligen Kontonummer zusammen (vgl. nachfolgende Abbildung). Unter 
dem Begriff „BIC“, auch „SWIFT-Code“ genannt, wird die internationale Bankleit-
zahl einer Bank (bis zu elf Stellen) verstanden. Diese Nummer setzt sich i.d.R. 
aus einer vierstelligen Bankbezeichnung, dem zweistelligen Länderkennzeichen 
(ISO-Code), der zweistelligen Ortsangabe und einer dreistelligen Bezeichnung 
der Filiale der betreffenden Bank, die auch durch die dreimalige Verwendung 
des Buchstabens X ersetzt oder frei sein können, zusammen. 
 
Bei den SEPA-Lastschriftverfahren bedarf es eines entsprechenden Mandats, 
das vor der Fälligkeit einer Zahlung vorliegen muss. Sofern die Gemeinde als 
Lastschrifteinreicher auftritt, bedarf es zudem einer „Gläubiger-
Identifikationsnummer“. Sie setzt sich aus dem zweistelligen Länderkennzei-
chen, einer zweistelligen Prüfziffer, einem dreistelligen Business Area Code und 
einer elfstelligen nationalen Identifikationsmerkmal zusammen und muss bei der 
Deutschen Bundesbank beantragt werden. 
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Sicherheitsstandards 
(§ 31 GemHVO NRW) 

 
In jeder Gemeinde müssen die Aufgaben der Finanzbuchhaltung nach § 93 GO 
NRW ordnungsgemäß erledigt werden. Dabei ist der sichere Umgang mit Zah-
lungsmitteln und des Weiteren auch die sichere Verwahrung und Verwaltung 
von Vermögensgegenständen sowie von Unterlagen besonders zu gewährleis-
ten. Deshalb wird bestimmt, dass die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
hierzu nähere Vorschriften zu erlassen hat.  
 
Die örtlichen Regelungen müssen die rechtlichen Vorgaben (Standards) so 
ausgestalten und ergänzen, dass kein Widerspruch zwischen den örtlichen 
Festlegungen und den haushaltsrechtlichen Bestimmungen entsteht. Dabei ist 
auch auf besondere Sachverhalte Rücksicht zu nehmen, die nicht oder nur zum 
Teil gestaltbar sind. Zudem gilt es auch, die örtlichen Regelungen so zu schaffen 
und auszugestalten, dass  diese tatsächlich für die tägliche Arbeit geeignet sind 
und im Rahmen des üblichen Geschäftsablaufs „gelebt“ werden können. Die 
Erarbeitung der örtlichen Vorschriften stellt zudem keinen einmaligen Vorgang 
dar. Vielmehr muss von Anfang an auch die Weiterentwicklung bzw. ein Ände-
rungs- oder Anpassungsverfahren konzipiert werden, das in regelmäßigen 
zeitlichen Abständen zur Anwendung kommt.  
 
In diesem Zusammenhang ist sicherzustellen, dass die in der Vorschrift aufge-
zählten Sachverhalte zu örtlichen Regelungsgegenständen gemacht werden. Es 
besteht zwar in diesem Umfang ein Umsetzungsgebot für die Gemeinden. Dar-
über hinaus sind aber auch Erweiterungen oder Detaillierungen unter Berück-
sichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu jeder Zeit durch die Gemeinde be-
stimmbar. Bei einer Bildung verschiedener Module bietet sich z.B. eine Rahmen-
regelungen mit einer Einteilung nach dem Standardkatalog mit einer Vielzahl 
eigenständiger Dienstanweisungen zu unterschiedlichen Tatbeständen an. 
 

Sonderposten 
(§ 43 Absatz 5 GemHVO NRW) 

 
In der gemeindlichen Bilanz müssen die Finanzleistungen Dritter, die durch die 
Hingabe von Kapital zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegen-
ständen erfolgen und dadurch zur Aufgabenerledigung der Gemeinde beitragen, 
gesondert auf der Passivseite angesetzt werden. Diese Bilanzierung ist Aus-
druck des von der Gemeinde anzuwendenden Bruttoprinzips, denn die von 
Dritten erhaltenen Finanzmittel dürfen nicht von den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes in Abzug gebracht 
und auch nicht unmittelbar ertragswirksam vereinnahmt werden.  
 
Die Finanzleistungen Dritter für gemeindliche Investitionen sind von der Ge-
meinde als Sonderposten in ihrer Bilanz anzusetzen. Diese Finanzmittel sind 
betriebswirtschaftlich zum Teil als Fremdkapital und zum Teil als Eigenkapital 
anzusehen, denn die Gemeinde hat im Zeitpunkt des Eingangs solcher Finanz-
mittel i.d.R. den damit verbundenen Verwendungszweck (Anschaffung oder 
Herstellung von Vermögensgegenständen sowie deren Nutzung für die ge-
meindliche Aufgabenerfüllung) noch nicht erfüllt. Es ist daher sachgerecht, die 
erhaltenen Finanzmittel solange in der gemeindlichen Bilanz zwischen dem 
Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen wie der damit finanzierte 
gemeindliche Vermögensgegenstand von der Gemeinde für ihre Aufgaben 
genutzt und in der gemeindlichen Bilanz aktiviert wird. 
 
Der Ansatz von Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz trägt dazu bei, dass 
die vielfältigen Beteiligungen Dritter an der Finanzierung von gemeindlichen 
Vermögensgegenständen durch investive Zuwendungen, Beiträge, Gebühren 
sowie sonstige investiv ausgerichtete Leistungen sichtbar gemacht werden 
kann. Mit der Passivierung der Finanzleistungen Dritter in der gemeindlichen 
Bilanz werden diese wirtschaftlich auf die Jahre verteilt, in denen der damit 
finanzierte abnutzbare Vermögensgegenstand durch die Gemeinde genutzt wird. 
Dadurch wird im gemeindlichen Jahresabschluss durch die Bilanz ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Gemein-
de nachvollziehbar vermittelt.  
 

Stellenplan 
(§ 8 GemHVO NRW) 

 
Der gemeindliche Stellenplan, der jährlich von der Gemeinde aufzustellen ist, 
hat seinen Ursprung im öffentlichen Dienstrecht und baut auf der örtlichen Per-
sonalkonzeption der Gemeinde auf. Er weist für den Zeitraum eines gemeindli-
chen Haushaltsjahres die für notwendig erachteten Stellen für die gemeindliche 
Verwaltung aus und gibt dadurch ein Bild über ihre tatsächliche Personalausstat-
tung bzw. den Personalbedarf der Gemeinde für diesen Zeitraum ab. Der ge-
meindliche Stellenplan ist somit ein Abbild des Umfangs der nicht nur vorüber-
gehend Beschäftigten in der gemeindlichen Verwaltung, die insbesondere als 
Beamtinnen und Beamte sowie als tariflich Beschäftigte tätig sind, denn die 
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gemeindliche Verwaltung ist durch eine arbeitsteilige Erledigung ihrer Aufgaben 
gekennzeichnet, zu der auch noch eine Differenzierung nach Leitungsebenen 
mit unterschiedlichen Entscheidungsbefugnissen kommt. Er stellt deshalb die 
Grundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde als auch deren geplantes 
Ergebnis für einen bestimmten Zeitraum dar. Der Personalbedarf der Gemeinde 
ist dabei von unterschiedlichen Voraussetzungen und Kriterien geprägt. 
 
Insbesondere die Art und der Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung und 
die bestehende Organisation der gemeindlichen Verwaltung sowie die haus-
haltswirtschaftlichen Möglichkeiten prägen in hohem Maße die Ausgestaltung 
des gemeindlichen Personalwesens und damit auch den jährlichen Stellenplan 
der Gemeinde. Es ist damit von den Entscheidungen und Handlungen der Ge-
meinde abhängig, ob dem Bild, das durch den gemeindlichen Stellenplan von 
der Personalausstattung der Gemeinde geboten wird, eine geeignete und struk-
turierte Personalpolitik zu Grunde liegt. Dem Stellenplan kann dann eine Wertig-
keit zukommen, die i.V.m. den Zielen des örtlichen Personalmanagements, nicht 
nur die anstehende Arbeitserledigung durch die Beschäftigten im Haushaltsjahr 
im Blickfeld hat.  
 
In diesem Zusammenhang kann die Stelle als kleinste Organisationseinheit der 
gemeindlichen Verwaltung betrachtet werden, die sämtliche von einem gemeind-
lichen Beschäftigten wahrzunehmenden Aufgaben, Tätigkeiten und Befugnisse 
umfasst. Bei der Planung der Personalausstattung und damit auch des Umfangs 
und der Angemessenheit der Stellen für die Beschäftigten der Gemeinde dürfen 
deshalb auch die Kompetenz der Beschäftigen und deren Bereitschaft zur Über-
nahme von Verantwortung sowie die Mitarbeiterzufriedenheit, aber auch anste-
hende künftige Veränderungen und Belastungen nicht außer Acht gelassen 
werden. Der gemeindliche Stellenplan stellt daher ein quantitatives als auch 
qualitatives Abbild dar und bietet einen haushaltswirtschaftlichen Ermächti-
gungsrahmen für die Personalwirtschaft der Gemeinde. Der Stellenplan der 
Gemeinde muss daher für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe den gesamten 
Bedarf an Stellen im Haushaltsjahr sowie den für das Vorjahr festgelegten Be-
darf und die am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen enthalten.  
 

Stichtagsprinzip 
(§ 95 GO NRW) 

 
Im Rahmen der gesetzlich bestimmten Aufstellung des Jahresabschlusses ist 
durch die Gemeinde auch das Stichtagsprinzip zu beachten. Es besagt, dass im 
gemeindlichen Jahresabschluss die Geschäftsvorfälle der Gemeinde und örtli-
chen Sachverhalte zu berücksichtigen sind, die bezogen auf den Abschluss-
stichtag (31. Dezember) aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr vorliegen. Durch 
das Stichtagsprinzip sind daher dem gemeindlichen Jahresabschluss die wirt-
schaftlichen Verhältnisse zu Grunde zu legen, die bei der Gemeinde am letzten 
Tag des Haushaltsjahres (31. Dezember) bestehen.  
 
Im gemeindlichen Jahresabschluss sind ggf. auch noch wirtschaftliche Verhält-
nisse nach dem Abschlussstichtag zu berücksichtigen. Bei der Klärung der 
Frage, ob vorliegende Sachverhalte in den gemeindlichen Jahresabschluss 
einzubeziehen sind, ist das Wertaufhellungsprinzip zu beachten. Die Anwen-
dung dieses Prinzips soll sicherstellen, dass sämtliche am Abschlussstichtag 
objektiv bestehenden Tatsachen von der Gemeinde bei der Aufstellung ihres 
Jahresabschlusses berücksichtigt werden. Dagegen sind nachträgliche örtliche 
Entwicklungen, welche den wirtschaftlichen Stand der Gemeinde zum Ab-
schlussstichtag verändern und dadurch als wertbegründende oder wertbeein-
flussende Tatbestände anzusehen und zu behandeln sind, nicht in den gemeind-
lichen Jahresabschluss einzubeziehen, denn diese würde das objektiv abzuge-
bende Bild verfälschen. 
 

 

T 
 

Teilergebnisplan 
(§ 4 GemHVO NRW) 

 

 
Im Rahmen der Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan stellen die Teilergeb-
nispläne eine produktorientierte Untergliederung des gemeindlichen Ergebnis-
plans dar. Ihnen kommt die entscheidende Bedeutung bei den Beratungen und 
Entscheidungen über den Haushaltsplan sowie bei der Steuerung der gemeind-
lichen Haushaltswirtschaft zu. Um zu gewährleisten, dass sich aus den Teiler-
gebnisplänen die im Ergebnisplan auszuweisenden Beträge ergeben, reicht eine 
Verweisung auf die Mindestgliederung des Ergebnisplans in § 2 GemHVO NRW 
aus. Dadurch wird gewährleistet, dass auch in den Teilergebnisplänen die Erträ-
ge und Aufwendungen nach Arten veranschlagt werden. 
 



 
 

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 
NKF-BEGRIFFE 

NKF- ARBEITSHILFEN 3004 

Die Gemeinde erhält oder erbringt vielfach Leistungen, die auf ihren gesamten 
Haushalt bezogen sind. Bei solchen Leistungen ist es schwierig, diese bereits im 
Rahmen der Haushaltsplanung zutreffend auf die „fachbezogenen“ Teilergeb-
nispläne aufzuteilen. Die gemeindlichen Leistungen, z.B. Steuern, Schlüsselzu-
weisungen sowie allgemeine Aufwendungen sind daher im Haushalt der Ge-
meinde zentral dem Teilergebnisplan „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zuzuordnen. 
Diese Vorgaben bringen es mit sich, dass die Gliederung der Haushaltspositio-
nen dieses Teilergebnisplans von der Regelgliederung der Teilergebnispläne 
erheblich abweichen kann.  
 

 
 
 
 
 
 

Teilergebnisrechnung 
(§ 40 GemHVO NRW) 

 

 
Unter Beachtung des Bruttoprinzips sind auch in der Teilergebnisrechnung die 
Erträge und Aufwendungen nach Arten nachzuweisen, um das tatsächliche 
Ressourcenaufkommen und den tatsächlichen Ressourcenverbrauch produkt-
bezogen abzubilden. Dazu ist durch die Bildung von Salden wie im Ergebnisplan 
das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis sowie 
aus beiden Ergebnissen das ordentliche Ergebnis festzustellen. Auch die Bil-
dung eines Saldos aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen 
Aufwendungen gehört dazu, um das außerordentliche Ergebnis gesondert aus-
zuweisen. 
 
In den Teilrechnungen sind auch die Erträge und Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen auszuweisen, wenn diese im Teilergebnisplan enthalten 
sind, weil die Gemeinde diese für ihre Haushaltsbewirtschaftung erfasst. Eine 
Verpflichtung für eine gesonderte Erfassung der Erträge und Aufwendungen aus 
internen Leistungsbeziehungen durch die Gemeinde besteht allerdings nicht. 
Sind in den Teilplänen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs 
die internen Leistungsbeziehungen erfasst, sind diese dem Jahresergebnis der 
Teilergebnisrechnung hinzuzufügen und müssen sich in der Ergebnisrechnung 
insgesamt ausgleichen. 
 

 
 
 
 

Teilfinanzplan 
(§ 4 GemHVO NRW) 

 

 
Die Teilfinanzpläne innerhalb der aufgabenbezogenen Produktbereiche enthal-
ten wegen der besonderen Bedeutung die Einzahlungen und Auszahlungen für 
gemeindlichen Investitionen, um gesonderte Informationen über die von der 
Gemeinde für das Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionsmaßnahmen zu 
geben. Der Teilfinanzplan besteht aus beiden Teilen „Zahlungsübersicht“ (Teil A) 
und „Planung einzelner Investitionsmaßnahmen“ (Teil B). Der Teil A enthält 
mindestens die Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten aus der gemeindli-
chen Investitionstätigkeit einschließlich der damit verbundenen Verpflichtungs-
ermächtigungen.  
 
Unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse kann die Gemeinde aber auch 
nur einzelne bedeutende Zahlungen ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit in den 
gemeindlichen Teilfinanzplänen abbilden. Der Gemeinde bleibt es dabei freige-
stellt, im Teilfinanzplan ggf. ein Gesamtbild über die notwendigen Zahlungen 
unter Beachtung der Produktorientierung abzubilden. 
 

Teilfinanzrechnung 
(§ 40 GemHVO NRW) 

 

 
In den Teilfinanzrechnungen sind mindestens die produktbezogen investiven 
Einzahlungen und Auszahlungen nachzuweisen. Die Teilfinanzrechnungen sind 
entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern Wertgrenzen. Der Teil A der 
gemeindlichen Teilfinanzrechnung (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen 
und Auszahlungen nach Arten aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde. Ihr 
bleibt es freigestellt, darin auch alle oder nur einzelne Einzahlungen und Aus-
zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzubilden. Der Teil B der ge-
meindlichen Teilfinanzrechnung (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) 
enthält die konkrete Abrechnung der einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb 
der vom Rat festgesetzten Wertgrenzen mit den diesen zugeordneten Ein- und 
Auszahlungen entsprechend dem Stand am Ende des Haushaltsjahres. Außer-
dem die gesamten produktbezogenen  investiven Einzahlungen und Auszahlun-
gen für Investitionen unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze abzubil-
den. 
 
Die Ordnung des Haushaltsplans nach Produktbereichen sowie die der Abgren-
zung nach Zahlungsbereichen durch einen gesonderten Teilplan für Finanzleis-
tungen erfordert entsprechend in der gemeindlichen Finanzrechnung auch eine 
gesonderte Teilrechnung für den besonderen Produktbereich „Allgemeine Fi-
nanzwirtschaft“. In diesem besonderen Teilfinanzplan können z.B. die Herkunft 
des Fremdkapitals oder Umschuldungen und außerordentliche Tilgungen ge-
sondert nachgewiesen werden.  
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Teilpläne 

(§ 4 GemHVO NRW) 
 

 
Die mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts angestrebten Ziele, die Steu-
erung der Gemeinde zu verbessern und den Ressourcenverbrauch vollständig 
zu berücksichtigen, erfordern eine angepasste Gliederung des Haushaltsplans 
nach § 79 GO NRW. Der Gemeinde wird die Befugnis eingeräumt, den Haus-
haltsplan nach ihren örtlichen Bedürfnissen eigenverantwortlich zu untergliedern. 
Der gemeindliche Haushaltsplan wird nunmehr in eine Vielzahl von Teilplänen 
gegliedert, in denen im besonderen Teil „Teilergebnisrechnung“ die Ressourcen 
als Aufkommen (Ertrag) oder Verbrauch (Aufwand) und im besonderen Teil 
„Teilfinanzrechnung“ die auf die produktbezogene Abgrenzung der Teilpläne 
bezogenen gemeindlichen Investitionen abgebildet werden.  
 
Bei der Gliederung des gemeindlichen Haushaltsplans in örtlich bestimmte 
Teilpläne bestehen vier Möglichkeiten. Die Gemeinde kann die Teilpläne nach 
Produktbereichen, nach Produktgruppen oder nach Produkten bilden. In diesen 
Teilplänen sind immer die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerrei-
chung festzulegen. Außerdem sind abhängig von der Produktorientierung die 
ggf. gebildeten Produktgruppen und die wesentlichen Produkte zu beschreiben. 
Auch sollen den produktgruppenbezogenen Teilplänen oder den Teilplänen 
nach Produkten eine Zuordnung zu den verbindlichen Produktbereichen voran-
gestellt werden.  
 
Die Gemeinde kann die Teilpläne in ihrem Haushaltsplan auch nach örtlichen 
Verantwortungsbereichen bilden. Werden die Teilpläne in dieser Art aufgestellt, 
sind dazu die örtlichen Aufgaben und die dafür gebildeten Produkte zu beschrei-
ben sowie die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung festzu-
legen. Diesen Teilplänen sind die Zuordnungen zu den verbindlichen Produktbe-
reichen voranzustellen. Mit dieser Gestaltung der Teilpläne im gemeindlichen 
Haushaltsplan  wird dem Budgetrecht des Rates Rechnung getragen, denn 
dieser muss neben den Festlegungen der Erträge und Aufwendungen sowie der 
Einzahlungen und Auszahlungen auch sachliche Zuordnungen unter Beachtung 
der stetigen Aufgabenerfüllung und der dauernden Leistungsfähigkeit der Ge-
meinde treffen.  
 

 
Teilrechnungen 

(§ 40 GemHVO NRW) 
 

 
Entsprechend der Gliederung des gemeindlichen Haushaltsplans in produktori-
entierte Teilpläne werden im gemeindlichen Jahresabschluss innerhalb der 
Teilrechnungen in der Teilergebnisrechnung der Nachweis des tatsächlichen 
Ressourcenaufkommens (Ertrag) und des Ressourcenverbrauchs Aufwand) 
sowie innerhalb der Teilfinanzrechnungen mindestens der Nachweis über die 
auf die produktbezogene Abgrenzung der Teilpläne bezogenen gemeindlichen 
Investitionen geführt. Die Teilrechnungen müssen wegen ihrer Relevanz als 
Steuerungsebene nicht nur eine produktorientierte Abbildung von Ergebnis- und 
Finanzdaten, sondern auch Ist-Zahlen zu den in den Teilplänen ausgewiesenen 
Leistungsmengen und Kennzahlen enthalten.  
 
Zur besseren Verständlichkeit bietet es sich zudem an, den Teilrechnungen eine 
schematische Übersicht voranzustellen, aus der die örtlich erforderlichen Pro-
duktbereiche sowie die daraus ggf. abgeleiteten und gebildeten Produktgruppen, 
aber auch die örtlichen Produkte ersichtlich sind. Ist der Haushaltsplan nach 
örtlichen Verantwortungsbereichen in Teilpläne gegliedert worden, soll gleich-
wohl auch bei den Teilrechnungen die Produktorientierung der Gemeinde insge-
samt erkennbar sein, so dass wie - angeführt - auch in diesen Fällen eine Über-
sicht darüber sinnvoll und sachgerecht ist. 
 
Mit dieser Gestaltung wird dem Budgetrecht des Rates Rechnung getragen, 
denn dieser muss wegen der von ihm getroffenen Festlegungen der Erträge und 
Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen und den sachlichen 
Zuordnungen unter Beachtung der stetigen Aufgabenerfüllung und der gemeind-
lichen dauernden Leistungsfähigkeit den notwendigen Nachweis im Rahmen des 
gemeindlichen Jahresabschlusses erhalten. In diesem Zusammenhang ist es 
erforderlich, die allgemeine Finanzierungstätigkeit für den gesamten Haushalt in 
einer besonderen Teilrechnung nachzuweisen (vgl. Produktbereich „Allgemeine 
Finanzwirtschaft“). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, die Ge-
samtsicht auf die gemeindliche Ergebnisrechnung unter Beachtung der Haus-
haltsausgleichsvorschriften nach § 75 Absatz 2 GO NRW bedingt, dass Jahres-
fehlbeträge oder Jahresüberschüsse in den einzelnen Teilrechnungen nicht 
unmittelbar mit der Ausgleichsrücklage bzw. dem gemeindlichen Eigenkapital 
verrechnet werden dürfen. 
 

 
Tochtereinheit 

 
Unter Beachtung der konzeptionellen Vorschriften im 11. Teil der Gemeindeord-
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(§ 50 GemHVO NRW) 
 

nung „Wirtschaftliche Betätigung und nicht wirtschaftliche Betätigung“ (vgl. §§ 
107 bis 115 GO NRW) und der Vorschrift des § 116 GO NRW stellt haushalts-
rechtlich die Verwaltung der Gemeinde die öffentlich-rechtliche „Muttereinheit“ 
im Sinne des gemeindlichen Gesamtabschlusses dar. Dieser Verwaltungseinheit 
werden gemeinderechtlich Kontroll-, Informations- und Mitwirkungsrechte ge-
genüber den gemeindlichen Betrieben als gemeindliche Tochtereinheiten zuge-
standen, soweit die Rechte nicht dem Rat vorbehalten sind (vgl. § 41 GO NRW). 
Der gemeindlichen Verwaltung obliegt daher die Pflicht, jährlich einen gemeind-
lichen Gesamtabschluss unter Einbeziehung ihrer öffentlich-rechtlichen und 
privatrechtlichen Tochtereinheiten (Betriebe) aufzustellen.  
 
Die gemeindlichen Betriebe werden als gemeindliche Tochtereinheiten betrach-
tet, soweit jeweils die dafür einschlägigen Voraussetzungen im Sinne des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses vorliegen. Sie werden dabei fiktiv so gestellt, 
als würden sie zu einem Teil der gemeindlichen Verwaltung, so dass insgesamt 
gesehen eine neue „Gesamtverwaltung“ entsteht. Ein Mutter-Tochter-Verhältnis 
zwischen der Gemeinde und ihren Betrieben besteht im Rahmen des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses jedoch nicht nur in den Formen des Privatrechts, 
sondern ist vielfach auch in öffentlich-rechtlicher Form begründet worden. 
Dadurch können nicht nur unmittelbare, sondern auch mittelbare Beziehungen 
und Verknüpfungen zwischen der Gemeinde und ihren Betrieben sowie zwi-
schen den gemeindlichen Betrieben bestehen. In diesem Zusammenhang ist 
deshalb auch gemeinderechtlich zwischen verbundenen Unternehmen, Beteili-
gungen und Sondervermögen zu unterscheiden. 
 

 

U 
 

Überplanmäßig 
(§ 83 GO NRW) 

 

 
Im gemeindlichen Haushaltsrecht stellen die unter den zutreffenden Haushalts-
positionen im Ergebnisplan veranschlagten und betragsmäßig festgesetzten 
Aufwendungen und die im Finanzplan veranschlagten Auszahlungen für die 
Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft verbindliche Obergrenzen 
dar (Planansatz). Als planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten 
daher alle Ermächtigungen, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Rates 
über die Haushaltssatzung im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagt wor-
den sind. Der Begriff „überplanmäßig“ wird deshalb von dem haushaltsrechtli-
chen Begriff „planmäßig“ abgeleitet. Als überplanmäßig werden daher gemeind-
liche Aufwendungen oder Auszahlungen bezeichnet, wenn diese über die im 
Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen einschließlich der aus dem 
Vorjahr übertragenen Ermächtigungen, also nicht nur über die veranschlagten 
Ermächtigungen, sondern über den fortgeschriebenen Planansatz hinausgehen 
(zusätzliche Ermächtigungen).  
 

Überörtliche Prüfung 
(§ 105 GO NRW) 

 
Die überörtliche Prüfung ist - wie die örtliche Prüfung der Gemeinde - ein 
unverzichtbares Instrument für eine Kontrolle der Gesetz- und Ordnungsmä-
ßigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde sowie der haushaltswirt-
schaftlichen Geschäftsvorfälle der gemeindlichen Verwaltung. Die überörtliche 
Prüfung soll eine fachkundige Prüfung der Gemeinden unter den Gesichts-
punkten der staatlichen Aufsicht ermöglichen. Wegen dieser außerhalb der 
Aufsichtsbehörden der Gemeinden liegenden Tätigkeit der Gemeindeprü-
fungsanstalt ist es geboten, die Aufsichtsbehörden möglichst frühzeitig in die 
vorgesehenen Prüfungen bei den Gemeinden einzubinden und nicht erst - wie 
es gesetzlich als Mindestvorgabe vorgesehen ist - in das Prüfungsgeschehen 
eingebunden werden, wenn die überörtliche Prüfung bei den Gemeinden 
abgeschlossen ist.  
 
Die überörtliche Prüfung der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen wurde der 
Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen zur zentralen Aufgabenerledi-
gung durch das Gesetz über die Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt 
übertragen. Die Gemeindeprüfungsanstalt ist dazu als rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts errichtet worden (vgl. § 1 GPAG NRW). Sie ist Teil der in 
den §§ 119 ff. GO NRW geregelten Kommunalaufsicht der Gemeinden, jedoch 
gleichzeitig bei der Durchführung ihrer Aufgaben unabhängig und an Weisungen 
nicht gebunden ist. Sie untersteht der Rechtsaufsicht des Innenministeriums 
NRW (vgl. § 12 GPAG NRW).  
 
Von den Gemeinden sind für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprü-
fungsanstalt - wie bei der Vergabe von Prüfungsaufträgen an Dritte - Gebühren 
zu zahlen, die in entsprechender Anwendung des Kommunalabgabengesetzes 
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erhoben werden (vgl. § 10 Absatz 1 GPAG NRW) und satzungsrechtlich festge-
legt worden sind. Die Gemeindeprüfungsanstalt darf zusätzlich auch beratend 
tätig werden. Für die Beratung durch die Gemeindeprüfungsanstalt ist - wie bei 
Beratungsaufträgen an Dritte - ein Entgelt zu zahlen, das mindestens kostende-
ckend sein soll (vgl. § 10 Absatz 2 GPAG NRW). 
 
Die Ergebnisse der überörtlichen Prüfung werden von der Gemeindeprüfungs-
anstalt der Gemeinde und ihrer Aufsichtsbehörde in Form eines Prüfberichts 
mitgeteilt. Ggf. hat die Gemeinde gegenüber der Gemeindeprüfungsanstalt und 
der Aufsichtsbehörde innerhalb einer dafür bestimmten Frist Stellung zu neh-
men, wenn der Prüfungsbericht der überörtlichen Prüfung Beanstandungen 
enthält.  
 

Überschuldung 
(§ 75 Absatz 7 GO NRW) 

 
Nach der Vorschrift ist eine Gemeinde überschuldet, wenn nach ihrer Bilanz das 
Eigenkapital aufgebraucht ist. Dieser Sachverhalt ist gegeben, wenn die Wert-
ansätze der Passivposten (Eigenkapital und Verbindlichkeiten), jedoch ohne 
Berücksichtigung der Sondersonderrücklagen als Eigenkapitalbestandteile, die 
Wertansätze der Aktivposten (Anlagevermögen und Umlaufvermögen) unter 
Berücksichtigung der Rechnungsabgrenzung, übersteigen. In den Fällen, in 
denen eine Überschuldung der Gemeinde vorliegt, muss auf der Aktivseite der 
gemeindlichen Bilanz der besondere Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag“ angesetzt werden, um den Differenzbetrag aufzunehmen. 
 
Zur Feststellung, ob eine Überschuldung der Gemeinde vorliegt, muss eine 
Summe aus den Ansätzen der Eigenkapitalbestandteile (Ansatz der Bilanzpos-
ten) „Allgemeine Rücklage“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss/-
Jahresfehlbetrag“ gebildet werden. Ist der ermittelte Betrag negativ (Summenbe-
trag < 0 Euro), muss dieser am Ende der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz 
unter der Postenbezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ 
gesondert angesetzt werden. Die Nichtberücksichtigung von Sonderrücklagen in 
diesen Fällen ist wegen des in § 75 GO NRW bestimmten Haushaltsausgleichs-
systems geboten. Daran schließt sich auch das Verbot in § 43 Absatz 4 Satz 4 
GemHVO NRW an, nach dem die Bildung von Sonderrücklagen für selbst ge-
wählte Zwecke durch die Gemeinde unzulässig ist.  
 
Eine derartige wirtschaftliche Lage der Gemeinde zeigt sich üblicherweise zwar 
erst im Nachhinein in der jährlichen Schlussbilanz. Sie wird jedoch auch dann 
sichtbar, wenn bereits im Rahmen der Haushaltsplanung eine Verringerung der 
allgemeinen Rücklage durch eine Festsetzung in der Haushaltssatzung soweit 
vorgesehen wird, dass die Rücklage aufgebraucht wird. 
 

 
Umlaufvermögen 

(§ 41 GemHVO NRW) 
 

 
Als Umlaufvermögen werden auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz die 
Vermögensgegenstände der Gemeinde angesetzt, die dem Geschäftsbetrieb 
der Gemeinde nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf 
oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung durch die Gemeinde vorgesehen 
sind. Zum gemeindlichen Umlaufvermögen gehören keine Vermögensgegen-
stände, die dem gemeindlichen Anlagevermögen zuzuordnen sind sowie die 
aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Dagegen zählen insbesondere die 
Vorräte, die Forderungen, die kurzfristigen Wertpapiere und die liquiden Mittel zu 
den in diesem Bilanzbereich anzusetzenden Vermögensgegenständen.  
 
Die Verwendung des Begriffs "Umlaufvermögen" für zum Verbrauch bestimmte 
gemeindliche Vermögenswerte und die deshalb von der Gemeinde vorzuneh-
mende bilanzielle Differenzierung zwischen Umlaufvermögen und Anlagevermö-
gen ist dabei kein Kriterium, um bei der Zuordnung von gemeindlichen Ge-
schäftsvorfällen in entsprechender Weise zwischen der gemeindlichen Investiti-
onstätigkeit und der laufenden Verwaltungstätigkeit zu unterscheiden. Die mit 
dem gemeindlichen Vermögenswert des Umlaufvermögens zusammenhängen-
den Einzahlungen und Auszahlungen stellen daher nicht gleichzeitig in ihrer 
vollen Höhe auch Erträge bzw. Aufwendungen dar, die in der gemeindlichen 
Ergebnisrechnung zu erfassen wären. Das Ressourcenverbrauchskon-
zept findet auch bei den bilanziellen Vorgängen, die das gemeindliche Umlauf-
vermögen betreffen  Anwendung, so dass gemeindliche Geschäftsvorfälle, bei 
denen Erträge und Aufwendungen für die Gemeinde entstehen, entsprechend in 
der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen sind. Die übri-
gen zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle der Gemeinde, die sich auf das 
gemeindliche Umlaufvermögen auswirken, sind dagegen von der Gemeinde nur 
in ihrer Finanzrechnung zu erfassen und nachzuweisen. 
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Untergeordnete  
Bedeutung 

(§ 116 GO NRW) 
 

Die Gemeinde hat im Rahmen ihrer Beurteilung, ob und wie ein gemeindlicher 
Betrieb in den Gesamtabschluss der Gemeinde einzubeziehen ist, eine Abgren-
zung mit Hilfe des Begriffs „Untergeordnete Bedeutung“ aus Sicht des Gesamt-
abschlusses der Gemeinde vorzunehmen. Dieser Begriff drückt den Grundsatz 
der Wesentlichkeit im Gefüge des gemeindlichen Gesamtabschlusses aus und 
konkretisiert ihn. Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit ist eine Information im 
gemeindlichen Gesamtabschluss wesentlich, wenn durch ihr Weglassen oder 
ihre fehlerhafte Darstellung wirtschaftliche Entscheidungen beeinflusst werden 
können.  
 
Grundsätzlich sind daher an einen möglichen Verzicht der Einbeziehung eines 
gemeindlichen Betriebes in den Gesamtabschluss der Gemeinde strenge Anfor-
derungen zu stellen. Es muss bei der Inanspruchnahme der gesetzlichen Befrei-
ungsregelung immer sowohl die Vermögenslage, die Schuldenlage, die Ertrags-
lage sowie die Finanzlage der Gemeinde betroffen sein. Dabei kommt es aber 
auch auf die Geschäftstätigkeit des gemeindlichen Betriebes und seine Bezie-
hungen zu den anderen gemeindlichen Betrieben sowie seinen Status im Rah-
men der gemeindlichen Aufgabenerfüllung an. 
 
Für die Anwendung des Begriffes „Untergeordnete Bedeutung“ im Rahmen der 
Abgrenzung und Bestimmung des örtlichen Konsolidierungskreises gilt z.B., 
dass eine untergeordnete Bedeutung eines gemeindlichen Betriebes nicht be-
reits dann gegeben ist, wenn von der Gemeinde nur ein geringer Anteil an einem 
solchen Betrieb gehalten wird. Der Beteiligungsanteil der Gemeinde an einem 
Betrieb kann lediglich einen ersten Einstieg in die Prüfung bieten, welche Bedeu-
tung dem Betrieb tatsächlich in Bezug auf den Gesamtabschluss die Abbildung 
der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde zukommt. Ein geringer Beteili-
gungsumfang der Gemeinde an einem gemeindlichen Betrieb kann z.B. zur 
Folge haben, dass die Durchsetzung der Geschäftspolitik der Gemeinde in 
einem solchen Betrieb nicht mehr möglich ist und ein „Control“-Verhältnis nicht 
mehr ausgeübt werden kann.  
 
Die untergeordnete Bedeutung eines gemeindlichen Betriebes für den Gesamt-
abschluss der Gemeinde ist ins besondere von den örtlichen Verhältnissen in 
der Gemeinde und dem Gesamtbild der relevanten Umstände abhängig. So sind 
z.B. in die Beurteilung eines gemeindlichen Betriebes mit Tochtereinheiten diese 
auch in die Betrachtung einzubeziehen. Die örtliche Beurteilung muss daher ein 
Gesamtbild aller Umstände schaffen und ist daher entsprechend aufzubauen 
und zu dokumentieren. Ob die Voraussetzungen für eine Nichteinbeziehung 
eines gemeindlichen Betriebes in den Gesamtabschluss sachlich vor Ort gege-
ben sind, muss von der Gemeinde unter Beachtung der einschlägigen gemein-
derechtlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 
geprüft und entschieden werden. 
 

 

V 
 

 
Verbindlichkeiten 

(§§ 41 und 47 GemHVO NRW) 
 

 
Die Gemeinde hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass ihre 
Verpflichtungen erst bei Fälligkeit erfüllt werden. Soweit die Gemeinde am Ab-
schlussstichtag des Haushaltsjahres die von ihr eingegangenen Verpflichtungen 
noch nicht oder noch nicht vollständig erfüllt hat, stellen diese Verbindlichkeiten 
für die Gemeinde dar. Gemeindliche Verbindlichkeiten bestehen immer dann, 
wenn für die Gemeinde gegenüber einem Dritten zu einer konkreten Leistungs-
erbringung auf Grund von privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen oder 
wirtschaftlichen Gründen verpflichtet ist. Derartige gemeindliche Verbindlichkei-
ten stellen eine wirtschaftliche Belastung der Gemeinde dar, wenn die Gemein-
de sicher von einer Verminderung ihres Vermögens ausgehen kann. Eine Sal-
dierung von Verbindlichkeiten der Gemeinde mit den Forderungen Dritter ist 
dabei nicht zulässig.  
 
Die gemeindlichen Verbindlichkeiten beziehen sich i.d.R. auf Geldleistungen, bei 
denen der Leistungszwang für die Gemeinde betragsmäßig hinreichend konkret 
bestimmt sein muss. Quantifizierbar ist eine gemeindliche Verpflichtung, wenn 
sie zum Abschlussstichtag der Höhe nach konkret benannt werden kann, z.B. 
durch den Rückzahlungsbetrag eines aufgenommenen Darlehens bzw. durch 
den zu erbringenden Erfüllungsbetrag (vgl. § 91 Absatz 2 GO NRW). In der 
gemeindlichen Bilanz ist daher nur der von der Gemeinde in Anspruch genom-
mene Betrag, nicht jedoch die ihr eingeräumte Kreditlinie zu passivieren. In 
diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der Ansatz einer gemeindlichen 
Verbindlichkeit immer eine Verpflichtung der Gemeinde gegen einen Dritten 
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voraussetzt, so dass die Bilanzierung einer Verbindlichkeit gegen sich selbst 
unzulässig ist.  
 

 
Verbindlichkeitenspiegel 

(§ 47 GemHVO NRW) 

 
Der Verbindlichkeitenspiegel weist den Stand und die Entwicklung der Verbind-
lichkeiten der Gemeinde detaillierter als in der Bilanz angesetzt nach. Er ist nach 
zwei Systematisierungskriterien zu gliedern, um die Struktur der Verschuldung 
bzw. des aufgenommenen Fremdkapitals der Gemeinde und die Belastungen 
künftiger Haushaltsjahre transparent zu machen. Daher sind einerseits im Ver-
bindlichkeitenspiegel die wichtigsten Arten, z.B. Verbindlichkeiten aus Krediten, 
aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen, abzubilden. Anderer-
seits ist eine Aufteilung der Verbindlichkeiten der Gemeinde nach ihren Rest-
laufzeiten vorzunehmen.  
 
Der gemeindliche Verbindlichkeitenspiegel dient u.a. dazu, die Struktur der 
Verschuldung der Gemeinde transparent zu machen. Er weist daher für jeden 
Verbindlichkeitsposten in der gemeindlichen Bilanz, unter dem Beträge zusam-
men gefasst sind, den zutreffenden Betrag aufgeteilt auf unterschiedliche Zeit-
räume auf. Damit werden die Belastungen für die künftigen Haushaltsjahre 
sichtbar gemacht. Ergänzend werden in dem Verbindlichkeitenspiegel auch die 
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, gegliedert nach Arten 
und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages, nachrichtlich ausgewiesen, 
um auch diese Verpflichtungen der Gemeinde offen zu legen.  
 
Den Verbindlichkeitenspiegel kann die Gemeinde um Zusatzinformationen 
ergänzen, soweit dadurch die Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung nicht 
beeinträchtigt wird. Die gemeindlichen Angaben sollen aber die Klarheit und 
Übersichtlichkeit der Darstellung im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel 
nicht beeinträchtigen.  
 

Verbundene Einheiten 
(§ 50 GemHVO NRW) 

 
In der gemeindlichen Bilanz sind die Betriebe der Gemeinde, die im gemeindli-
chen Gesamtabschluss voll zu konsolidieren sind, als „verbundene Unterneh-
men“ gesondert anzusetzen. Ein gemeindlicher Betrieb kann dabei aufgrund 
öffentlich-rechtlicher Vorgaben zur Gemeinde gehören. Bei einem Betrieb in 
privatrechtlicher Form müssen dafür besondere Voraussetzungen vorliegen. Die 
enge Verbindung zwischen der öffentlich-rechtlichen Gemeinde und den betref-
fenden Betrieben sollte deshalb durch den Begriff „verbundene Einheiten“ aus-
gedrückt werden. Dieser Begriff ist dabei inhaltlich dem Begriff „verbundene 
Unternehmen“ gleichgestellt. 
 

 
Vermögensgegenstände 

(§ 91 GO NRW /  
§ 33 GemHVO NRW) 

 

 
Das Haushaltsrecht für Gemeinden orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs 
„Vermögensgegenstand“, für den es keine gesetzliche Definition und keine 
einheitliche Begriffsbestimmung gibt, an der kaufmännischen Auslegung (vgl. § 
33 GemHVO NRW). So wird im allgemeinen Wirtschaftsleben ein Wirtschaftsgut 
dadurch als Vermögensgegenstand charakterisiert, das mit ihm ein wirtschaftli-
cher Wert vorliegt, das Wirtschaftsgut selbstständig nutzungsfähig und bewert-
bar ist. Diese Kriterien ermöglichen grundsätzlich, Wirtschaftsgüter sowohl als 
Sachgesamtheit wie auch in ihren technischen Einzelteilen zu bewerten und zu 
bilanzieren. Bei Gemeinden muss ein Vermögensgegenstand auch der ge-
meindlichen Aufgabenerfüllung dienen.   
 
Die Bilanzierung von Vermögensgegenständen der Gemeinde hat grundsätzlich 
nach der zivilrechtlichen Rechtslage zu erfolgen, weil im Regelfall die Gemeinde 
als zivilrechtlicher Eigentümer eines Vermögensgegenstandes nach der Eigen-
tumsübertragung auch die Sachherrschaft darüber inne hat (vgl. § 903 BGB) 
und ihr damit eine uneingeschränkte Verfügungs- und Nutzungsberechtigung 
zusteht. Ob ein Vermögensgegenstand auch der Gemeinde wirtschaftlich zuge-
rechnet werden, was ausschlaggebend für die gemeindliche Bilanzierung ist, 
muss in jedem Einzelfall auf der Grundlage der aus dem Vermögensgegenstand 
für die Gemeinde ausgehenden Chancen und Risiken beurteilt werden.  
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Vermögensgegenstände 
(geringwertige) 
(§ 91 GO NRW /  

§ 33 GemHVO NRW) 
 

 
Die geringwertigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens haben i.d.R. 
eine voraussichtliche Nutzungsdauer von mehr als einem Jahr. Ihr Wert ist 
jedoch so gering, dass eine Verteilung der Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten auf die Nutzungsdauer zu hohem Aufwand führen würde. Unter Berücksich-
tigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit ist für die Rechnungslegung solcher 
Vermögensgegenstände eine Vereinfachung zuzulassen. Die geringwertigen 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens müssen selbstständig genutzt 
werden können, wenn von der Vereinfachung im Rechnungswesen Gebrauch 
gemacht werden soll. Für die Beurteilung dieser selbstständigen Nutzungsfähig-
keit kommt es darauf an, dass das Wirtschaftsgut nicht Teil einer Gesamtheit ist, 
z.B. einer Maschine, ist.  
 
Es wird den Gemeinden im Rahmen des NKF ermöglicht, geringwertige Vermö-
gensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die 410 Euro 
nicht übersteigen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abzu-
schreiben (Sofortabschreibung). Bei der Bestimmung der Wertgrenze sind nicht 
nur die Umsatzsteuer, sondern auch Rabatte und Skonti kostenmindernd zu 
berücksichtigen. Als weitere Vereinfachung kann bei den geringwertigen Vermö-
gensgegenständen ihr Abgang im Jahr des Zugangs unterstellt werden, auch 
wenn solche Güter im Einzelfall oder regelmäßig tatsächlich noch mehrere Jahre 
von der Gemeinde genutzt werden.  
 

Vermögensgegenstände 
(kurzlebige) 

(§ 91 GO NRW /  
§ 33 GemHVO NRW) 

 

 
Bei den geringwertigen Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlage-
vermögens werden durch eine zusätzliche Wertgrenze die kurzlebigen Vermö-
gensgegenstände abgegrenzt. Zu solchen gemeindlichen Vermögensgegen-
ständen zählen die Wirtschaftsgüter, deren betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
ein Jahr und deren Wert den Betrag i.H.v. 60 Euro nicht übersteigt. Diesen 
Vermögensgegenständen wird eine untergeordnete Bedeutung für die gemeind-
liche Haushaltswirtschaft unterstellt, so dass auf deren Aktivierung in der ge-
meindlichen Bilanz und deren Einbeziehung in die gemeindliche Inventur grund-
sätzlich verzichtet werden kann. Die Möglichkeit, derartige Vermögensgegen-
stände unmittelbar in der Ergebnisrechnung als Aufwendungen zu erfassen, 
dient der Vereinfachung der gemeindlichen Bilanzierung.  
 

Vermögenslage 
(§ 95 GO NRW) 

 
Das Haushaltsrecht für Gemeinden orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs 
„Vermögenslage“, für den es keine gesetzliche Definition und keine einheitliche 
Begriffsbestimmung gibt, an der kaufmännischen Auslegung und damit an den 
Regelungen für die gemeindlichen Vermögensgegenstände, die auf der Aktivsei-
te der Bilanz der Gemeinde anzusetzen sind (vgl. z.B. §§ 33 und 41 GemHVO 
NRW). Zudem ist bei der Auslegung zu berücksichtigen, dass im allgemeinen 
Wirtschaftsleben ein Wirtschaftsgut dadurch als Vermögensgegenstand charak-
terisiert wird, das mit ihm ein wirtschaftlicher Wert vorliegt, das Wirtschaftsgut 
selbstständig nutzungsfähig und bewertbar ist.  
 
Die auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz angesetzten Vermögensgegen-
stände dienen daher dazu, dass die Bilanz dadurch ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Gemeinde vermitteln 
kann. Dieses Bild der gemeindlichen Vermögenslage wird durch ergänzende 
Angaben zum Vermögen der Gemeinde im Anhang nach § 44 GemHVO NRW 
vervollständigt. 
 

Verpflichtungs- 
ermächtigungen 

(§ 85 GO NRW) 

 
Für die gemeindliche Investitionstätigkeit ist es dabei nicht ausreichend, im 
Haushaltsplan nur die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungsermächtigungen 
für das Haushaltsjahr zu veranschlagen. Es bedarf vielmehr weiterer Ermächti-
gungen, um die investiven Zielsetzungen des Rates der Gemeinde, die haus-
haltsmäßig vielfach nur mehrjährig umsetzbar sind, in Einklang mit den verfüg-
baren Ressourcen der Gemeinde, auch über das Haushaltsjahr hinaus, zu 
bringen. Zu diesem Zweck können im gemeindlichen Haushaltsplan, bezogen 
auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen, besondere Ermächtigungen, die 
haushaltsrechtlich als Verpflichtungsermächtigungen bezeichnet werden, veran-
schlagt werden.  
 
Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ermöglicht der Gemein-
de, bereits im Haushaltsjahr finanzielle Zusagen Lasten künftiger Haushaltsjahre 
zu machen. Eine Verpflichtungsermächtigung im Sinne der Vorschrift liegt daher 
vor, wenn durch eine Veranschlagung im Haushaltsplan der Rat die gemeindli-
che Verwaltung ermächtigt, bereits im Haushaltsjahr über die veranschlagten 
Zahlungsermächtigungen hinaus weitere Verpflichtungen einzugehen, die im 
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Zusammenhang mit der gemeindlichen Investitionsmaßnahme zur Leistung von 
Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen können.  
 
Durch die Pflicht zur Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen für 
gemeindliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan der Gemeinde ist das 
Eingehen von anderen Verpflichtungen durch den Bürgermeister bzw. die ge-
meindliche Verwaltung nicht ausgeschlossen worden. Diese Sachlage zeigt sich 
z.B. dadurch, dass eine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im 
gemeindlichen Haushaltsplan nicht für die Geschäfte der laufenden Verwaltung 
erforderlich ist, auch wenn diese Geschäfte, z.B. der Abschluss von Mietverträ-
gen oder Personalentscheidungen, sich belastend auf künftige Haushaltsjahre 
auswirken können. Es gilt dabei, dass gemeindliche Geschäfte, die zu langfristi-
gen Belastungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft führen, z.B. durch 
Mietverträge, Leasing- und PPP-Geschäfte, die finanzielle Leistungskraft der 
Gemeinde nicht übersteigen dürfen. 
 

 

W 
 

 
Wertaufhellungsprinzip 

(§ 32 GemHVO NRW) 
 

 
Der gemeindliche Jahresabschluss wird nach dem Abschlussstichtag des Haus-
haltsjahres (31. Dezember) von der Gemeinde aufgestellt. Die Aufstellung be-
darf einer längeren Frist, in der vielfach noch Sachverhalte und Informationen 
bekannt werden, die sich auf das abgelaufene Haushaltsjahr wirtschaftlich aus-
wirken. Die Vorschrift lässt für solche Fälle zu, dass die Kenntnisse, die im 
Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Haushaltsjahres und dem Tag 
der Aufstellung des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahres 
bekannt werden, dann berücksichtigt werden dürfen, wenn sie sich auf Gege-
benheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr (vor dem Abschlussstichtag) beziehen 
(wertaufhellende Informationen). Derartige Tatsachen beeinflussen nicht den 
Wert, sondern zeigen die gemeindlichen Verhältnisse zum Abschlussstichtag so, 
wie sie zu diesem Zeitpunkt waren.  
 
Das Wertaufhellungsprinzip soll sicherstellen, dass sämtliche am Abschluss-
stichtag objektiv bestehende Tatsachen bei der späteren Aufstellung des ge-
meindlichen Jahresabschlusses berücksichtigt werden, auch wenn diese der 
Gemeinde erst nach dem Abschlussstichtag bekannt werden. Bei der Informati-
onsgewinnung im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der 
Aufstellung des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr (Fertig-
stellung) ist daher von der Gemeinde die notwendige Sorgfalt anzuwenden, um 
den Jahresabschluss inhaltlich zutreffend aufzustellen. Den möglicherweise 
gewonnenen Erkenntnissen müssen ordnungsgemäße Geschäftsvorgänge bei 
der Gemeinde zu Grunde liegen und es muss eine Ausrichtung auf den betref-
fenden Abschlussstichtag bestehen. Die Anwendung des Wertaufhellungsprin-
zips muss zudem von der Gemeinde für jeden davon betroffenen Sachverhalt 
geprüft und dokumentiert werden. Sie ist in die Prüfung des gemeindlichen 
Jahresabschlusses einzubeziehen.  
 
Die Anwendung des Wertaufhellungsprinzips durch die Gemeinde findet regel-
mäßig im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstel-
lung des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr statt. Dabei ist 
die Fristsetzung zur Aufstellung des Jahresabschlusses in § 95 Absatz 3 GO 
NRW (Der Bürgermeister hat innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des 
Haushaltsjahres dem Rat den aufgestellten Jahresabschluss zur Feststellung 
zuzuleiten) zu beachten, die in diesem Zusammenhang die Anwendung des 
Wertaufhellungsprinzips in zeitlicher Hinsicht begrenzt. Ohne den Bezug dieser 
Fristsetzung zur Anwendung des Wertaufhellungsprinzips, läge es im Belieben 
der Gemeinde, wann und wie örtliche Sachverhalte, die im Zeitraum zwischen 
dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses für 
das abgelaufene Haushaltsjahres bekannt werden, als wertaufhellende Informa-
tionen im gemeindlichen Jahresabschluss berücksichtigt werden 
 

Wertberichtigung 
(§ 41 GemHVO NRW) 

 

 
Die Veränderung von bestehenden Ansprüchen der Gemeinde wird haushalts-
mäßig als Wertberichtigungen umgesetzt. Eine gemeindliche Wertberichtigung 
setzt voraus, dass die vom Schuldner der Gemeinde geforderten Zahlungen 
ganz oder teilweise nicht mehr geleistet werden. Deshalb muss für die Vornah-
me von Wertberichtigungen ein Ausfallereignis vorliegen oder konkret zu erwar-
ten sein. Der eingetretene Verlust für die Gemeinde und die ggf. noch zu erwar-
tenden Zahlungen sind dazu sorgfältig zu schätzen, soweit diese nicht erre-
chenbar sind.  
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In solchen Fällen muss die Gemeinde eigenverantwortlich festlegen, ob sie die 
betreffenden Forderungen im Einzelnen wertberichtigt oder die Wertberichtigung 
in pauschalierter Form vornimmt. Sie darf bei der einzelnen Forderung jedoch 
nicht bei Formen der Wertberichtigung gleichzeitig anwenden. Außerdem sind 
die der Gemeinde vorliegenden Sicherheiten dabei hinsichtlich ihrer Werthaltig-
keit zu überprüfen und ggf. in die Beurteilung der Werthaltigkeit einer gemeindli-
chen Forderung einzubeziehen. 
 
Die von der Gemeinde vorzunehmenden Wertberichtigungen können dabei in 
Form von Einzelwertberichtigungen oder ggf. auch in Form von pauschalierten 
Einzelwertberichtigungen (Pauschalwertberichtigungen) durchgeführt werden. 
Die Einzelwertberichtigung beruht dabei auf einer individuellen Risikoprüfung 
jeder einzelnen Forderung der Gemeinde. Eine Einzelwertberichtigung im Mas-
sengeschäft wird dabei vielfach aus wirtschaftlichen Gründen in pauschalierter 
Form vorgenommen.  
 
Bei solchen Pauschalwertberichtungen, die z.B. bei gleichartigen Forderungen 
gegenüber einer Vielzahl von Adressaten erfolgen können, wird i.d.R. ein pro-
zentualer Ansatz in Relation zum betroffenen Forderungsvolumen der Wertbe-
richtigung zu Grunde gelegt. Unabhängig von der Form der Wertberichtigung 
gilt, dass die der Wertberichtigung zu Grunde zu legende Ausfallwahrscheinlich-
keit von der Gemeinde sorgfältig zu schätzen ist, so dass i.d.R. eine Verlustquo-
te ermittelt wird und auch zur Anwendung kommt. Dabei ist zu beachten, dass 
die Wertberichtigung einer gemeindlichen Forderung zu einem Abschlussstich-
tag sich nicht aus einer Einzelwertberichtigung sowie einer Pauschalwertberich-
tigung ergeben darf, sondern nur die Anwendung einer Form der Wertberichti-
gung zulässig ist. 
 
Aus Gründen der Transparenz und Klarheit der gemeindlichen Bilanz sollen die 
von der Gemeinde vorzunehmenden Wertberichtigungen auf einem besonderen 
Wertberichtigungs- oder Korrekturkonto gebucht werden. Dadurch wird eine 
notwendig gewordene Korrektur auf nicht-werthaltige Forderungen der Gemein-
de ermöglicht. Die Salden dieser Konten werden über das Forderungskonto 
abgeschlossen, denn ein eigener Ansatz für diese gemeindlichen Sachverhalte 
erfolgt in der Bilanz der Gemeinde nicht. 
 

 
 

Wirtschaftliches Eigentum 
(§ 33 GemHVO NRW) 

 

 
Die Gemeinde hat einen Vermögensgegenstand in ihre Bilanz aufzunehmen, 
wenn sie das wirtschaftliche Eigentum daran innehat. Damit ist der Grundsatz 
der wirtschaftlichen Zurechnung im gemeindlichen Haushaltsrecht verankert 
worden, der immer dann von Bedeutung ist, wenn bei der Gemeinde das rechtli-
che und das wirtschaftliche Eigentum auseinander fallen. Die Gemeinde hat in 
den Fällen der Bilanzierung, in denen sie nicht rechtlicher Eigentümer eines 
Vermögensgegenstandes ist, zu prüfen, welche der nachfolgenden Kriterien 
erfüllt sind:  
- Die Gemeinde übt die tatsächliche Sachherrschaft über einen Vermögens-

gegenstand aus. 
- Die Gemeinde ist diejenige, bei der Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten 

bezogen auf den Vermögensgegenstand liegen. 
- Die Gemeinde kann den rechtlichen Eigentümer auf Dauer, z.B. im Zeit-

raum der üblichen Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes, von der 
Einwirkung auf den Vermögensgegenstand wirtschaftlich ausschließen. 

- Die Gemeinde muss die Risiken eines Wertverlustes tragen und kommt in 
den Genuss von Wertsteigerungen. 

 
 

Z 
 

Zahlungsabwicklung 
(§ 33 GemHVO NRW) 

 

 
Die Aufgaben der gemeindlichen Zahlungsabwicklung einschließlich der Be-
handlung fremder Finanzmittel hat der Bürgermeister in einer örtlichen Dienst-
anweisung auf der Grundlage des § 31 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO NRW zu 
regeln. Die örtliche Vorschrift muss aber auch Regelungen über eine zentrale 
oder dezentrale Erledigung der Zahlungsabwicklung mit einer Festlegung eines 
Verantwortlichen (vgl. § 93 Absatz 2 GO NRW) enthalten. Vor diesem Hinter-
grund bietet es sich an, in der örtlichen Praxis dem Bereich „Zahlungsabwick-
lung“ auch die sichere Verwahrung und die Verwaltung von Wertgegenständen 
zu übertragen (vgl. § 31 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO NRW).  
 
Die gemeindliche Zahlungsabwicklung hat die bei der Gemeinde eingehenden 
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Einzahlungen anzunehmen. Der gemeindliche Zahlungsverkehr wird üblicher-
weise in Form von Barzahlungen, unbaren Zahlungen und Verrechnungen. Er 
soll aus Sicherheitsgesichtspunkten auch bei Einzahlungen möglichst unbar 
abgewickelt werden. Dies erfordert, dass die gemeindliche Zahlungsabwicklung 
die notwendigen Vorkehrungen trifft, um eine Annahme von Einzahlungen zu 
den der angegebenen oder ihr anderweitig bekannt gegebenen Zeitpunkten in 
den unterschiedlichen Zahlungsformen zu ermöglichen.  
 
Die Leistung von Auszahlungen im gemeindlichen Zahlungsverkehr ist eine 
weitere Aufgabe. Sie erfolgt üblicherweise in Form von unbaren Zahlungen, 
Barzahlungen und Verrechnungen, denn auch aus Sicherheitsgesichtspunkten 
sollen die Auszahlungen möglichst unbar abgewickelt werden. Diese Aspekte 
erfordern, dass die gemeindliche Zahlungsabwicklung die notwendigen Vorkeh-
rungen trifft, um die Leistung von Auszahlungen zu den angegebenen oder ihr 
anderweitig bekannt gegebenen Zeitpunkten in den unterschiedlichen Zahlungs-
formen zu ermöglichen. Eine Auszahlung setzt dabei voraus, dass zuvor seitens 
der Gemeinde eine Zahlungsverpflichtung festgestellt und diese sachlich und 
rechnerisch bestätigt wurde, denn die Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde 
sind hinsichtlich ihres Grundes und ihrer Höhe zu prüfen und festzustellen (vgl. § 
30 Absatz 2 Satz 1 GemHVO 
 
Zu den Aufgaben der Zahlungsabwicklung der Gemeinde gehört auch die Ver-
waltung der vorhandenen Finanzmittel. Als Zahlungsmittel der Gemeinde sind 
die gesetzlichen Zahlungsmittel als Bargeld in Form von Münzen und Bankno-
ten, aber auch die elektronischen Zahlungsmittel, z.B. Geldkarte, Debitkarte 
oder Kreditkarte sowie Schecks,  anzusehen. Zur Erledigung der Aufgaben 
gehören auch, dass im Bankverkehr zwei Beschäftigte mitwirken, die Aufbewah-
rung, Beförderung und Entgegennahme von Zahlungsmitteln durch Beschäftigte 
und Automaten den Sicherheitsvorgaben entspricht, festgelegt wird, wer Geld-
karte, Debitkarte oder Kreditkarte als Zahlungsmittel einsetzen darf. Ebenso ist 
die Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel sowie die Aufnahme und Rückzah-
lung von Krediten zur Liquiditätssicherung im Rahmen der Festlegungen über 
die Verwaltung der gemeindlichen Zahlungsmittel zu berücksichtigen.  
 

 
Ziele 

(§ 12 GemHVO NRW) 
 

 
Im Rahmen der Neuausrichtung der örtlichen Steuerung gilt es, die politisch 
festgelegten Standards und Ziele sowie Ressourcen für die Sicherstellung der 
dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde erkennbar und damit die Genera-
tionengerechtigkeit sichtbar sowie die Erfüllung der produktorientierten Aufgaben 
mit den dafür erforderlichen Finanzmitteln nachvollziehbar zu machen. Diese 
Ansätze für eine Verbesserung der örtlichen Steuerung können jedoch in Einzel-
fällen dazu führen, dass es auch einer Neuausrichtung des Verhältnisses von 
Rat und gemeindlicher Verwaltung bedarf. Die Gemeinde sollte sich daher ein 
zukunftsorientiertes Profil geben.  
 
Aus solchen örtlichen Visionen und Leitlinien (Leitbildern) lassen sich strategi-
sche und operative Ziele bestimmen, die eine Leitorientierung für die gemeindli-
che Haushaltswirtschaft in der Gemeinde entfalten können und sollen. Dadurch 
lassen sich die Steuerung und die Finanzen der Gemeinde unter Beachtung der 
Haushaltsgrundsätze, z.B. in § 75 GO NRW, miteinander verknüpfen. Der Ge-
meinde stehen dabei verschiedenen Handlungsmöglichkeiten offen, unter denen 
sie eine Auswahl zu treffen hat, um die angestrebten zukünftigen Verhältnisse 
zu erreichen. Insgesamt gesehen sollte ein örtlich gestaltetes und handhabbares 
Zielsystem entstehen, in dem durch quantitative Sollgrößen wünschenswerte 
Zustände beschrieben werden, die in einem von der Gemeinde zu bestimmen-
den Zeitraum erreicht werden sollen (vgl. Abbildung).  
 
Die Bürgerinnen und Bürger sind als Öffentlichkeit bzw. als Adressaten des 
gemeindlichen Handelns in die örtlichen Arbeiten der Gemeinde zur Zielbestim-
mung einzubeziehen, denn sie sollen das Handeln des Rates und der Verwal-
tung der Gemeinde begleiten und unterstützen. Es muss daher eine Verknüp-
fung zwischen den Leitlinien (Leitorientierung), den örtlichen strategischen und 
operativen Zielen und den daraus abgeleiteten Handlungen sowie deren Über-
prüfung (Messen der Zielerreichung und Umsetzbarkeit) bestehen bzw. geschaf-
fen werden. Diese Gegebenheiten ermöglichen u.a. die notwendig werdenden 
Anpassungen und Weiterentwicklungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
vor Ort. 
 

 
Zuschreibungen 

(§ 35 GemHVO NRW) 
 

 
Für die Gemeinde gilt im NKF das Wertaufholungsgebot. Sie ist daher durch 
diese Vorschrift verpflichtet, in den Fällen, in denen der Grund für die frühere 
außerplanmäßige Abschreibung eines Vermögensgegenstandes nach den 
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Absätzen 5 oder 6 der Vorschrift entfallen ist (Außerplanmäßige Abschreibungen 
für Sachanlagen oder Finanzanlagen) und der Wegfall festgestellt wurde, eine 
Wertaufholung vorzunehmen. Durch diese Vorgabe wird ermöglicht, die in frühe-
ren Jahresabschlüssen stichtagsbezogene vorgenommene Bewertung zu einem 
späteren Zeitpunkt an eingetretene Wertänderungen anzupassen.  
 
Die Rücknahme der zuvor erfolgten Wertminderung von in der Bilanz angesetz-
ten Vermögensgegenständen wird als Zuschreibung bezeichnet. Sie stellt eine 
wertmäßige Erhöhung der betreffenden Vermögensgegenstände des gemeindli-
chen Anlagevermögens dar und beseitigt eine entstandene Unterbewertung 
eines in der gemeindlichen Bilanz aktivierten Vermögensgegenstandes. Zum 
Abschlussstichtag wird durch eine Zuschreibung eine den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechende Vermögenslage der Gemeinde wieder hergestellt. Eine 
Zuschreibung durch die Gemeinde erfordert daher einen objektiven Nachweis 
für die Pflicht der Gemeinde zur Vornahme dieser Werterhöhung.  
 
Die Gemeinde hat nach einer außerplanmäßigen Abschreibung bei gemeindli-
chen Vermögensgegenständen zu jedem Abschlussstichtag zu prüfen, ob die 
Bedingungen für eine Wertminderung noch bestehen oder ob inzwischen Gege-
benheiten für eine Zuschreibung eingetreten sind. Dabei muss auch beurteilt 
werden, ob die Voraussetzungen für eine Wertaufholung bei betreffenden ge-
meindlichen Vermögensgegenständen vorliegen. Der Zeitpunkt zur Vornahme 
einer Zuschreibung ist dann jeweils der aktuelle Abschlussstichtag des Haus-
haltsjahres, in dem das Erfordernis einer Wertaufholung bei in der gemeindli-
chen Bilanz aktivierten Vermögensgegenständen festgestellt wurde. Die Wer-
taufholung nach dieser Vorschrift dient jedoch nicht der Korrektur von Fehlern, 
die im Rahmen von Jahresabschlüssen früherer Jahre entstanden sind.  
 
Abbildung 740 „Wichtige NKF-Begriffe“ 
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SACHTTHEMEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT  

SACHTHEMENÜBERSICHT 3015 

Sachthemenübersicht 
 
 
 
 
 
Diese Übersicht zu wichtigen haushaltsrechtlichen und haushaltswirtschaftlichen Sachthemen soll dazu 
beitragen, einen Überblick über die Inhalte der in der Handreichung erläuterten gemeindlichen Haushaltsthemen 
sowie zu den damit in Verbindung stehenden haushaltsrechtlichen Regelungen in der Gemeindeordnung und der 
Gemeindehaushaltsverordnung zu gewinnen. Die Aufzählung der Sachthemen mit den dabei genannten 
einzelnen Vorschriften soll das Auffinden in Gesamttext der Handreichung erleichtern. Die nachfolgend 
aufgeführten Sachthema sind jedoch nicht immer gleichlautend mit der Gliederung der Erläuterungen zu der 
betreffenden Vorschrift. 
        
A 
Abbildung der Bewirtschaftungsbestimmungen (§ 23 GemHVO NRW) 
Abbildung der Erträge und Aufwendungen (§ 38 GemHVO NRW) 
Abbildung der örtlichen Ziele im Haushaltsplan (§ 12 GemHVO NRW) 
Abbildung des Anlagevermögens im Anlagenspiegel (§ 41 GemHVO NRW) 
Abbildung des Ressourcenaufkommens (§ 11 GemHVO NRW) 
Abbildung des Ressourcenverbrauchs (§ 11 GemHVO NRW) 
Abbildung interner Leistungsbeziehungen (§§ 4, 17 GemHVO NRW) 
Abbruchkosten bei Ersatzinvestitionen (§ 33 GemHVO NRW) 
Abgabe von Verpflichtungserklärungen der Gemeinde (8. Teil GO NRW) 
Abgaben (§ 23 GemHVO NRW) 
Abgabenart „Beiträge“ (§ 77 GO NRW) 
Abgabenart „Gebühren“ (§ 77 GO NRW) 
Abgabenart „Steuern“ (§ 77 GO NRW) 
Abgabenerhebung (§ 77 GO NRW) 
Abgang geringwertiger Wirtschaftsgüter (§ 33 GemHVO NRW) 
Abgangsstichtag für ab- oder aufgegebene gemeindliche Betriebe (§ 50 GemHVO NRW) 
Abgesondertes Vermögen der Gemeinde (§ 97 GO NRW) 
Abgrenzung bebaute Grundstücke und unbebaute Grundstücke (§ 41 GemHVO NRW) 
Abgrenzung der Aufgabenträger der Rechnungsprüfung (§ 102 GO NRW) 
Abgrenzung der bebauten Grundstücke (§ 41 GemHVO NRW) 
Abgrenzung der öffentlich-rechtlichen Betriebe (§ 50 GemHVO NRW) 
Abgrenzung der privatrechtlichen Betriebe der Gemeinde (§ 50 GemHVO NRW) 
Abgrenzung der Rückstellungsarten (§ 88 GO NRW) 
Abgrenzung der Sondervermögen mit eigenem Rechnungskreis (§ 1 GemHVO NRW) 
Abgrenzung der unbebauten Grundstücke (§ 41 GemHVO NRW) 
Abgrenzung der Verwaltung von der Sachbearbeitung (§ 31 GemHVO NRW) 
Abgrenzung des Finanzmittelfonds (§ 51 GemHVO NRW) 
Abgrenzung des Konsolidierungskreises (§ 116 GO NRW) 
Abgrenzung des öffentlichen Bereichs (§ 47 GemHVO NRW) 
Abgrenzung des wirtschaftlichen Eigentums (§ 33 GemHVO NRW) 
Abgrenzung von Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand (§§ 14, 33 GemHVO NRW) 
Abgrenzung zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen (§ 41 GemHVO NRW) 
Abnutzbare Vermögensgegenstände - Auflösung von Sonderposten (§ 43 GemHVO NRW) 
Abschlussstichtag 31. Dezember (§ 95 GO NRW, § 49 GemHVO NRW) 
Abschlussstichtag des ersten Gesamtabschlusses (12. T. GO NRW) 
Abschlussstichtag vor dem 30. September (§ 49 GemHVO NRW) 
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Abschreibungen (§§ 2, 35 GemHVO NRW)  
Abschreibungen bei abnutzbaren Vermögensgegenständen (§ 35 GemHVO NRW) 
Abschreibungen bei nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen (§ 35 GemHVO NRW) 
Abschreibungen nicht vor Eröffnungsbilanzstichtag (§ 92 GO NRW) 
Abschreibungen nicht wegen der Zweckbindungsfrist (§ 35 GemHVO NRW) 
Abschreibungen und Sonderposten (§§ 35, 43 GemHVO NRW) 
Abschreibungsarten (§ 35 GemHVO NRW) 
Abschreibungsmethoden (§ 35 GemHVO NRW) 
Abschreibungsplan für jeden abnutzbaren Vermögensgegenstand (§ 35 GemHVO NRW) 
Abschreibungstabelle und Aufsichtsbehörde (§ 35 GemHVO NRW)  
Abschreibungsursachen (§§ 35, 49 GemHVO NRW) 
Absetzungen nach § 23 GemHVO NRW (§ 39 GemHVO NRW) 
Absicherung der Vollständigkeit der zu prüfenden Unterlagen (§ 103 GO NRW) 
Abstimmungen der Finanzmittelkonten für den Jahresabschluss (§ 30 GemHVO NRW) 
Abstimmungen der Finanzmittelkonten für den Tagesabschluss (§ 30 GemHVO NRW 
Abwasserbeseitigungsanlagen (§ 41 GemHVO NRW) 
Abweichung vom Konsolidierungszeitraum Frist (§ 76 GO NRW) 
Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung (§ 44 GemHVO NRW) 
Abweichungen vom Stellenplan (§ 8 GemHVO NRW) 
Abwicklung von Stundungen (§ 31 GemHVO NRW) 
Abwicklung von Zahlungen (§ 31 GemHVO NRW) 
Abzinsung von Rückstellungen (§§ 88, 91 GO NRW, § 36 GemHVO NRW) 
Ackerland (§ 41 GemHVO NRW) 
Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft (Einführung) 
Aktiv- und Passivposten der Schuldenkonsolidierung (§ 50 GemHVO NRW) 
Aktiva und Passiva im NKF-Kontenrahmen (§ 41 GemHVO NRW) 
Aktive Rechnungsabgrenzung (§§ 41, 42, 53 GemHVO NRW) 
Aktiver Unterschiedsbetrag (§ 50 GemHVO NRW) 
Aktivierbare Eigenleistungen §§ 2, 4 GemHVO NRW) 
Aktivierte Eigenleistungen nicht Investitionsauszahlungen (§ 3 GemHVO NRW) 
Aktivierte Zuwendungen der Gemeinde (§ 86 GO NRW) 
Aktivierung bei einer Gegenleistungsverpflichtung (§ 43 GemHVO NRW) 
Aktivierung bei wirtschaftlichem Eigentum der Gemeinde (§ 43 GemHVO NRW) 
Aktivierung erhaltener Sachleistungen (§ 91 GO NRW, (§ 41 GemHVO NRW) 
Aktivierung geleisteter Zuwendungen (§ 43 GemHVO NRW) 
Aktivierung kommunaler Stiftungen (§ 100 GO NRW 
Aktivierung von unselbstständigen Stiftungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Aktivierung von Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung (§ 43 GemHVO NRW) 
Aktivierung von Zuwendungen und wirtschaftliches Eigentum (§ 43 GemHVO NRW) 
Aktivierungsgrundsatz (§ 41 Abs. 1 GemHVO NRW) 
Aktivseite der Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Aktivtausch in der Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Allgemeine Bewertungsanforderungen (§§ 32, 41, 49, 54 GemHVO NRW) 
Allgemeine Grundsätze für die gemeindliche Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Allgemeine Investitionspauschale (§ 43 GemHVO NRW) 
Allgemeine Planungsgrundsätze (§§ 1, 11 GemHVO NRW) 
Allgemeine Rücklage (§§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Allgemeine Umlagen (§ 2 GemHVO NRW) 
Allgemeine Zuweisungen - Bemessung der Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW) 
Als verbraucht geltende Materialbestände (§ 29 GemHVO NRW) 
Analyse der Gesamthaushaltswirtschaft (§ 51 GemHVO NRW) 
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Analyse der Haushaltswirtschaft (§ 48 GemHVO NRW) 
Analyse der wirtschaftlichen Gesamtlage (§ 51 GemHVO NRW) 
Analyse der wirtschaftlichen Lage (§ 48 GemHVO NRW) 
Analyse mit Zielen und Kennzahlen (§§ 48, 51 GemHVO NRW) 
Änderung der Haushaltssatzung durch Nachtragssatzung (§ 81 GO NRW) 
Änderung der Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre (§ 78 GO NRW) 
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (§§ 3, 39 GemHVO NRW) 
Änderung des festgelegten Abschreibungszeitraums (§ 35 GemHVO NRW) 
Änderung des Jahresabschlusses (§ 96 GO NRW) 
Änderung der Bezeichnung der Bilanzposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Änderungen des Abschreibungsplans (§ 35 GemHVO NRW) 
Änderungsbedarf bei der Haushaltsausführung (§ 83 GO NRW) 
Anforderungen an den Entwurf des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Anforderungen an den Entwurf des Jahresabschlusses (§ 95 GO NRW) 
Anforderungen an den Zwischenabschluss (§ 49 GemHVO NRW) 
Anforderungen an die Bildung von Teilplänen (§ 4 GemHVO NRW) 
Anforderungen an die Bildung von Teilrechnungen (§ 40 GemHVO NRW) 
Anforderungen an die örtliche Produktbildung (§ 4 GemHVO NRW) 
Anforderungen an die Rückstellungsbildung (§ 41 GemHVO NRW) 
Anforderungen an die Übertragung von Unterlagen (§ 58 GemHVO NRW) 
Anforderungen an neue Bilanzposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Angabe der gemeindlichen Haftungsverhältnisse (§ 47 GemHVO NRW) 
Angabe der gemeindlichen Verbindlichkeiten (§ 47 GemHVO NRW) 
Angabe der Restlaufzeiten (§§ 46, 47 GemHVO NRW) 
Angabe der Verantwortlichen in der Gemeinde (§§ 48, 51 GemHVO NRW) 
Angabe der Vorjahreszahlen (§ 41 GemHVO NRW) 
Angabe von Gesamtbeträgen (§ 46 GemHVO NRW) 
Angabe von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen (§ 51 GemHVO NRW) 
Angaben bei Haftungsverhältnissen in fremder Währung (§ 47 GemHVO NRW) 
Angaben bei Sicherungsgut (§ 47 GemHVO NRW) 
Angaben bei Treugut bzw. Treuhandvermögen (§ 47 GemHVO NRW) 
Angaben im Gesamtanhang (§ 50 GemHVO NRW) 
Angaben nicht für sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 47 GemHVO NRW) 
Angaben über Betriebe von untergeordneter Bedeutung (§ 51 GemHVO NRW) 
Angaben über gemeindliche Beteiligungsverhältnisse (§ 52 GemHVO NRW) 
Angaben zu Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung (§ 44 GemHVO NRW) 
Angaben zu Abweichungen von Bewertungsmethoden (§ 44 GemHVO NRW) 
Angaben zu Abweichungen von Bilanzierungsmethoden (§ 44 GemHVO NRW) 
Angaben zu Abweichungen von der vorgesehenen Abschreibung (§ 44 GemHVO NRW) 
Angaben zu Beiträgen aus Erschließungsmaßnahmen (§ 44 GemHVO NRW) 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 44 GemHVO NRW) 
Angaben zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (§ 44 GemHVO NRW) 
Angaben zu Vereinfachungen und Schätzungen (§ 44 GemHVO NRW) 
Angabepflichten der Verantwortlichen in der Gemeinde (§§ 95, 116 GO NRW) 
Angabepflichten im Anhang (§ 41 GemHVO NRW) 
Angelegenheiten der Bezirksvertretungen (§ 1 GemHVO NRW) 
Anhang - Allgemeine Erläuterungspflichten (§ 44 GemHVO NRW) 
Anhang - Angabe der Zinssicherungsinstrumente (§ 89 GO NRW) 
Anhang - Angaben zu Abweichungen von der Abschreibung (§ 44 GemHVO NRW) 
Anhang - Angaben zu Abweichungen von der Einzelbewertung (§ 44 GemHVO NRW) 
Anhang - Angaben zu Beiträgen aus Erschließungsmaßnahmen (§ 44 GemHVO NRW) 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

SACHTTHEMEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT  

SACHTHEMENÜBERSICHT 3018 

Anhang - Angaben zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (§ 44 GemHVO NRW) 
Anhang - Angaben zu Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 44 GemHVO NRW) 
Anhang - Angaben zum Jahresabschluss (§ 44 GemHVO NRW) 
Anhang - Angaben zum Kurs der Währungsumrechnung (§ 44 GemHVO NRW) 
Anhang - Angaben zur Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ (§ 44 GemHVO NRW) 
Anhang - Beizufügende Anlagen (§ 44 GemHVO NRW) 
Anhang - Wichtige Angaben nach der GemHVO NRW (§ 44 GemHVO NRW) 
Anhang - Wichtige örtliche Sachverhalte (§ 44 GemHVO NRW) 
Anhang (§§ 95, 103 GO NRW, §§ 37, 44, 53 GemHVO NRW)  
Anhang und Gesamtkapitalflussrechnung (§ 51 GemHVO NRW) 
Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel (§§ 30, 31 GemHVO NRW) 
Anlagegrundsätze für Geldanlagen der Gemeinde (§ 90 GO NRW) 
Anlagen im Bau (§ 41 GemHVO NRW) 
Anlagen zum Anhang (§ 44 GemHVO NRW) 
Anlagen zum Gesamtabschluss (§ 103 GONRW, § 49 GemHVO NRW) 
Anlagen zum Haushaltsplan (§ 1 GemHVO NRW) 
Anlagen zum Jahresabschluss (§ 103 GO NRW; (§ 37 GemHVO NRW) 
Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan (§ 10 GemHVO NRW) 
Anlagen zur Haushaltssatzung (§ 78 GO NRW) 
Anlagennachweis (§ 35 GemHVO NRW) 
Anlagenspiegel - Ausweis von Abschreibungen (§ 45 GemHVO NRW) 
Anlagenspiegel - Ausweis von Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 45 GemHVO NRW) 
Anlagenspiegel - Ausweis von Buchwerten (§ 45 GemHVO NRW) 
Anlagenspiegel - Ausweis von Umbuchungen (§ 45 GemHVO NRW) 
Anlagenspiegel - Ausweis von Zugängen und Abgängen (§ 45 GemHVO NRW) 
Anlagenspiegel - Ausweis von Zuschreibungen (§ 45 GemHVO NRW) 
Anlagenspiegel - Inhalte (§ 45 GemHVO NRW)   
Anlagenspiegel (§ 45 GemHVO NRW)  
Anlagevermögen (§§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Anlagevermögen im Anlagenspiegel (§ 45 GemHVO NRW) 
Anlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz ((§ 90 GO NRW ; §§ 27, 41 GemHVO NRW) 
Anlas für Wertminderungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Anlass von Zuschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Anlass zur haushaltswirtschaftlichen Sperre (§ 23 GemHVO NRW) 
Anlassbezogene Unterrichtung des Rates (§ 23 GemHVO NRW) 
Anleihen (§ 41 GemHVO NRW) 
Annahme von Einzahlungen (§ 30 GemHVO NRW) 
Anpassung der Abschreibungszeit eines Vermögensgegenstandes (§ 35 GemHVO NRW) 
Anpassung der Anzeigefrist der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Anpassung der Nutzungsdauer nach Instandsetzung oder Sanierung (§ 35 GemHVO NRW) 
Anpassung von Abschreibungen (§ 49 GemHVO NRW) 
Anpassung von Festwerten (§ 34 GemHVO NRW) 
Anpassungen des Abschreibungsplans (§ 35 GemHVO NRW) 
Ansatz abgeschriebener Vermögensgegenstände (§ 33 GemHVO NRW) 
Ansatz der Ausgleichsrücklage in der Bilanz (§ 75 GO NRW) 
Ansatz der Vermögensgegenstände (§ 90 GO NRW) 
Ansatz des Haushaltsjahres (§ 38 GemHVO NRW) 
Ansatz eines Unterschiedsbetrages bei Verbindlichkeiten (§ 42 GemHVO NRW) 
Ansatz gemeindlicher Verpflichtungen (§ 91 GO NRW) 
Ansatz von aktivischen Unterschiedsbeträgen (§ 50 GemHVO NRW) 
Ansatz von gemeindlichen Rentenverpflichtungen (§ 91 GO NRW) 
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Ansatz von Instandhaltungsrückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Ansatz von passivischen Unterschiedsbeträgen (§ 50 GemHVO NRW) 
Ansatz von Pensionsrückstellungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Ansatz von Rückstellungen der Gemeinde (§ 91 GO NRW) 
Ansatz von Verbindlichkeiten der Gemeinde (§ 91 GO NRW) 
Ansatzpflicht für gemeindliche Vermögensgegenstände (§ 33 GemHVO NRW) 
Ansatzwahlrecht bei Unterschiedsbeträgen (§ 50 GemHVO NRW) 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten - Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Abschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Anschaffungskosten (§§ 14, 33 GemHVO NRW) 
Anschaffungskosten bei Leasinggeschäften (§ 33 GemHVO NRW) 
Anschaffungskosten bei Rentenverpflichtungen (§ 33 GemHVO NRW) 
Anschaffungskosten bei Rentenzahlungen (§ 33 GemHVO NRW) 
Anschaffungskosten bei Schenkungen (§ 33 GemHVO NRW) 
Anschaffungskosten bei Tauschgeschäften (§ 33 GemHVO NRW) 
Anschaffungskosten bei unentgeltlichem Erwerb (§ 33 GemHVO NRW) 
Anschaffungskosten bei Zuwendungen (§ 33 GemHVO NRW) 
Anschaffungskosten bei Zwangsversteigerung (§ 33 GemHVO NRW) 
Anschaffungskosten in Einzelfällen (§ 33 GemHVO NRW)  
Anschaffungskosten und Herstellungskosten (§§ 90, 91 GO NRW ; § 33 GemHVO NRW) 
Anschaffungskosten und Investitionen (§ 33 GemHVO NRW) 
Anschaffungskosten und Übernahme von Verpflichtungen (§ 33 GemHVO NRW) 
Anschaffungskosten und Verpflichtungen (§ 33 GemHVO NRW) 
Anschaffungsnahe Herstellungskosten (§ 33 GemHVO NRW) 
Anschaffungsnebenkosten (§ 33 GemHVO NRW) 
Anschaffungswertprinzip (§ 91 GO NRW), 
Anschaffungszeitraum (§ 33 GemHVO NRW) 
Anschaffungszeitraum und Aktivierung (§ 33 GemHVO NRW) 
Ansprüche als bilanzielle Forderungen (§ 26 GemHVO NRW) 
Ansprüche der Gemeinde (§ 26 GemHVO NRW) 
Anteile an verbundenen Unternehmen (§§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Anteile anderer Gesellschafter (§ 307 HGB) (§ 50 GemHVO NRW) 
Antizipative Aktivposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Antizipative Geschäftsvorfälle (§ 42 GemHVO NRW) 
Antizipative Passivposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Anwendung der Buchwertmethode (§ 50 GemHVO NRW) 
Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (§ 27 GemHVO NRW) 
Anwendung der Haushaltsgrundsätze (§ 11 GemHVO NRW) 
Anwendung der Neubewertungsmethode (§ 50 GemHVO NRW) 
Anwendung der Vergabegrundsätze (§ 25 GemHVO NRW) 
Anwendung des Bruttoprinzips (§ 79 GO NRW;  §§ 38, 39, 40 GemHVO NRW) 
Anwendung des Erfüllungsprinzips (§ 11 GemHVO NRW) 
Anwendung des Liquiditätsänderungsprinzips (§§ 11, 39 GemHVO NRW) 
Anwendung des NKF-Kontenrahmens (§ 27 GemHVO NRW) 
Anwendung des Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) (§ 51 GemHVO NRW) 
Anwendung des Vorsichtsprinzips (§ 32 GemHVO NRW) 
Anwendung von allgemeinen Grundsätzen (12. T. GO NRW) 
Anwendung von Grundsätzen der Rechnungslegung (§ 11 GemHVO NRW) 
Anwendung von handelsrechtlichen Vorschriften (§ 50 GemHVO NRW) 
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (§ 41 GemHVO NRW) 
Anzahlungen und Rechnungsabgrenzung (§ 42 GemHVO NRW) 
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Anzeige der Entlastung des Bürgermeisters (§ 96 GO NRW 
Anzeige der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Anzeige der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Anzeige des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Anzeige des Jahresabschlusses (§ 96 GO NRW) 
Anzeige des Verzichts auf einen Gesamtabschluss (§ 116 GO NRW) 
Anzeigefrist für die gemeindliche Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Anzeigepflicht bei Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung (§ 95 GO NRW) 
Anzeigepflicht bei kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 86 GO NRW) 
Anzeigepflicht bei nicht geplantem Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung (§ 95 GO NRW) 
Anzeigepflicht beim Gesamtabschluss (§ 116 GO NRW) 
Anzeigepflicht beim Jahresabschluss (§ 95 GO NRW) 
Anzeigepflichten bei Bürgschaften (§ 87 GO NRW) 
Anzeigepflichten bei Gewährverträgen (§ 87 GO NRW) 
Anzuwendende Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§ 50 GemHVO NRW) 
Arbeitsschritte beim gemeindlichen Gesamtabschluss (7. Abschnitt der GemHVO NRW) 
Arbeitsschritte der Geschäftsbuchführung (§ 27 GemHVO NRW) 
Archivierung der haushaltswirtschaftlichen Unterlagen (§ 58 GemHVO NRW) 
Arten der Auflösung von Sonderposten (§ 43 GemHVO NRW) 
Arten der Bestätigungsvermerke (§ 101 GO NRW) 
Arten der Beteiligungen an Versorgungslasten (§ 36 GemHVO NRW) 
Arten der Buchungsbelege (§ 27 GemHVO NRW) 
Arten der Aufwendungen (§ 2 GemHVO NRW) 
Arten der Auszahlungen (§ 3 GemHVO NRW) 
Arten der Einzahlungen (§ 3 GemHVO NRW) 
Arten der Erträge (§ 2 GemHVO NRW) 
Arten der fremden Finanzmittel (§§ 16, 27 GemHVO NRW) 
Arten der gemeindlichen Abgaben (§ 77 GO NRW) 
Arten der gemeindlichen Rechnungsabgrenzungsposten (§ 42 GemHVO NRW) 
Arten der gemeindlichen Rückstellungen (§ 91 GO NRW) 
Arten der gemeindlichen Sondervermögen (§ 97 GO NRW; § 59 GemHVO NRW) 
Arten der gemeindlichen Verbindlichkeiten (§ 91 GO NRW) 
Arten der übertragbaren Ermächtigungen (§ 22 GemHVO NRW) 
Arten von Aufrechnungsdifferenzen  (§ 50 GemHVO NRW) 
Arten von Zahlungsdiensten (§ 93 GO NRW) 
Aufbau der Teilergebnisrechnungen (§ 40 GemHVO NRW) 
Aufbau der Teilfinanzrechnungen (§ 40 GemHVO NRW) 
Aufbau der Teilpläne (§ 79 GO NRW) 
Aufbau der Teilrechnungen (§ 40 GemHVO NRW) 
Aufbau des Haushaltsplans (§ 79 GO NRW) 
Aufbau des NKF-Produktrahmens (§ 4 GemHVO NRW) 
Aufbau- und Ablauforganisation der Finanzbuchhaltung (§ 31 GemHVO NRW) 
Aufbauten und Anlagen auf unbebauten Grundstücken (§ 41 GemHVO NRW) 
Aufbewahrung der Dokumentationen der DV-Buchführung (§§ 27, 58 GemHVO NRW) 
Aufbewahrung der haushaltswirtschaftlichen Unterlagen (§ 58 GemHVO NRW) 
Aufbewahrung nach anderen Vorschriften (§ 58 GemHVO NRW) 
Aufbewahrung und einzuhaltende Grundsätze (§ 58 GemHVO NRW) 
Aufbewahrung und Rückstellungen (§ 58 GemHVO NRW) 
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (§ 31 GemHVO NRW) 
Aufbewahrung von Originaldokumenten (§ 58 GemHVO NRW) 
Aufbewahrungsfristen (§ 58 GemHVO NRW)  
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Aufbewahrungspflichten (§ 94 GO NRW) 
Aufbewahrungspflichten bei Übertragung der Finanzbuchhaltung (§ 58 GemHVO NRW) 
Aufbewahrungszeit 10 Jahre (§ 58 GemHVO NRW) 
Aufbewahrungszeit 6 Jahre (§ 58 GemHVO NRW) 
Auffüllung  der Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW) 
Aufgaben der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Aufgaben der Finanzbuchhaltung (§ 93 GO NRW) 
Aufgaben der Finanzrechnung (§ 30 GemHVO NRW) 
Aufgaben der gemeindlichen Geschäftsbuchführung (§ 27 GemHVO NRW) 
Aufgaben der gemeindlichen Zahlungsabwicklung (§ 30 GemHVO NRW) 
Aufgaben der Haushaltsatzung (§ 78 GO NRW) 
Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung (10. Teil, § 103 GO NRW) 
Aufgaben der überörtlichen Prüfung (§ 105 GO NRW) 
Aufgaben der Zahlungsabwicklung (§ 30 GemHVO NRW 
Aufgaben des Gesamtlageberichts (§ 51 GemHVO NRW) 
Aufgaben des Haushaltsplans (§ 79 GO NRW) 
Aufgaben des Jahresabschlusses (§ 95 GO NRW) 
Aufgaben des Kämmerers (§ 80 GO NRW, § 23 GemHVO NRW) 
Aufgaben des Lageberichts (§ 48 GemHVO NRW) 
Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses (§§ 92, 96 GO NRW) 
Aufgaben organisatorisch verselbstständigter Einrichtungen (§ 97 GO NRW) 
Aufgaben und Rechte des Kämmerers (§ 80 GO NRW) 
Aufgabenkatalog der örtlichen Rechnungsprüfung (§ 103 GO NRW) 
Aufgabenkatalog der überörtlichen Prüfung (§ 105 GO NRW) 
Aufgabenträger der Rechnungsprüfung (§ 102 GO NRW) 
Aufgabenübertragung des Rates an die örtliche Rechnungsprüfung (§ 103 GO NRW) 
Aufgabenübertragung und Vergabe (§ 25 GemHVO NRW 
Aufhebung anderer Haushaltssperren (§ 23 GemHVO NRW) 
Aufhebung der Haushaltssperre des Rates (§ 81 GO NRW, § 23 GemHVO NRW) 
Aufhebung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre (§ 23 GemHVO NRW) 
Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (§ 42 GemHVO NRW) 
Auflösung eines Festwertes (§ 34 GemHVO NRW) 
Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (§ 42 GemHVO NRW) 
Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen (§ 88 GO NRW, (§ 36 GemHVO NRW) 
Auflösung von Rückstellungen durch Inanspruchnahme (§ 36 GemHVO NRW) 
Auflösung von Rückstellungen wegen Dienstherrnwechsels (§ 88 GO NRW, § 36 GemHVO NRW) 
Auflösung von Rückstellungen, weil der Grund entfallen ist (§ 88 GO NRW, § 36 GemHVO NRW) 
Auflösung von Sonderposten (§ 43 GemHVO NRW) 
Auflösung von Sonderposten bei abnutzbaren Vermögensgegenständen (§ 43 GemHVO NRW) 
Auflösung von Sonderposten bei nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen (§ 43 GemHVO NRW) 
Auflösung von Sonderposten bei Veräußerung des Vermögensgegenstandes (§ 43 GemHVO NRW) 
Auflösung von Sonderposten bei Wertminderung (§ 43 GemHVO NRW) 
Auflösung von Sonderposten wegen Rückzahlung einer Zuwendungen (§ 43 GemHVO NRW) 
Auflösungsgebot für Rückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Aufnahme einzelner Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 89 GO NRW, § 30 GemHVO NRW) 
Aufrechnungsdifferenzen (§ 50 GemHVO NRW) 
Aufsicht als Aufgabe des Bürgermeisters (§ 31 GemHVO NRW) 
Aufsicht als Aufgabe des Kämmerers (§ 31 GemHVO NRW) 
Aufsicht über Buchführung und Zahlungsabwicklung (§ 31 GemHVO NRW) 
Aufsicht über die Finanzbuchhaltung (§ 31 GemHVO NRW) 
Aufsichtsrechtliche Prüfung des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
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Aufsichtsrechtliche Prüfung des Jahresabschlusses (§ 96 GO NRW 
Aufsichtsrechtliche Prüfung und Bestätigungsvermerk (§ 96 GO NRW 
Aufstellung der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW, § 53 GemHVO NRW) 
Aufstellung der produktorientierten Teilpläne (§ 4 GemHVO NRW) 
Aufstellung der Teilergebnispläne (§ 4 GemHVO NRW) 
Aufstellung der Teilfinanzpläne (§ 4 GemHVO NRW) 
Aufstellung der Teilrechnungen (§ 40 GemHVO NRW) 
Aufstellung des Abschreibungsplans (§ 35 GemHVO NRW) 
Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Aufstellung des Entwurfs des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses (§ 95 GO NRW) 
Aufstellung des Inventars ((§ 91 GO NRW, § 28 GemHVO NRW) 
Aufstellung des Summenabschlusses (§ 50 GemHVO NRW) 
Aufstellung einer Nachtragssatzung (§ 81 GO NRW) 
Aufstellung einer örtlichen Abschreibungstabelle  (§ 35 GemHVO NRW) 
Aufstellung eines gemeindlichen Kontenplans (§ 27 GemHVO NRW) 
Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans (§ 81 GO NRW , § 10 GemHVO NRW) 
Aufstellung eines Zwischenabschlusses (§ 116 GO NRW, (§ 49 GemHVO NRW) 
Aufstellungsfrist für den Entwurf des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Aufstellungsfrist für den Entwurf des Jahresabschlusses (§ 95 GO NRW) 
Aufstellungsverfahren für den Gesamtabschluss (§ 116 GO NRW) 
Aufstellungsverfahren für den Jahresabschluss (§ 95 GO NRW, (§ 37 GemHVO NRW) 
Aufstellungsverfahren für die Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Aufstellungsverfahren zur Bestätigung des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW)  
Aufstellungsverfahren zur Feststellung des Jahresabschlusses (§ 95 GO NRW) 
Aufteilung des Stellenplans (§ 8 GemHVO NRW) 
Aufträge des Bürgermeisters an die örtliche Rechnungsprüfung (§ 103 GO NRW) 
Auftragsumfang des Prüfers (§ 103 GO NRW) 
Auftragsvergabe und Liquidität (§ 75 GO NRW) 
Auftragsvergabe und Liquiditätsplanung (§ 89 GO NRW, §§ 25, 30 GemHVO NRW) 
Auftreten von Aufrechnungsdifferenzen (§ 50 GemHVO NRW) 
Aufwands- und Ertragskonsolidierung (§ 305 HGB) (§ 50 GemHVO NRW) 
Aufwand als Rechengröße (§ 93 GO NRW, §§ 2, 11, 17, 27 GemHVO NRW) 
Aufwendungen als Steuerungsinformationen (§ 2 GemHVO NRW) 
Aufwendungen für Dienstleistungen (§ 2 GemHVO NRW) 
Aufwendungen für Instandsetzungen und Modernisierungen (§§ 14, 33 GemHVO NRW) 
Aufwendungen für Sachleistungen (§ 2 GemHVO NRW) 
Aufwendungen im Budget (§ 21 GemHVO NRW) 
Aufwendungen im Ergebnisplan (§ 11 GemHVO NRW) 
Aufwendungen im Ergebnisplan (§§ 2, 11 GemHVO NRW) 
Aufwendungen im NKF-Kontenrahmen (§ 2 GemHVO NRW) 
Aufwendungen und Auszahlungen (§ 22 GemHVO NRW) 
Aufwuchs und pauschaliertes Festwertverfahren (§ 34 GemHVO NRW) 
Aufzeichnungspflicht für gemeindliche Geschäftsvorfälle (§ 27 GemHVO NRW) 
Ausbuchen von Verbindlichkeiten  (§ 86 GO NRW, (§ 41 GemHVO NRW) 
Ausbuchung von Forderungen (§§ 26, 41 GemHVO NRW) 
Ausfallbürgschaften (§ 87 GO NRW) 
Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft (§ 75 GO NRW) 
Ausführung eines Ratsbeschlusses (8. Teil GO NRW) 
Ausgaben und Ermittlung der Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW) 
Ausgangswert für die planmäßige Abschreibung (§ 35 GemHVO NRW) 
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Ausgestaltung der Finanzbuchhaltung ((§ 93 GO NRW, § 27 GemHVO NRW) 
Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung (§ 18 GemHVO NRW) 
Ausgestaltung des Bestätigungsvermerks (§ 116 GO NRW) 
Ausgestaltung des gemeindlichen Kontenplans (§ 27 GemHVO NRW) 
Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes (§ 5 GemHVO NRW) 
Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems ((§ 76 GO NRW, §§ 12, 48, 51 GemHVO NRW) 
Ausgestaltung von Leistungskennzahlen (§ 12 GemHVO NRW) 
Ausgestaltung von Zielen (§ 12 GemHVO NRW) 
Ausgewählte deutsche Rechnungslegungsstandards (12. T. GO NRW) 
Ausgewählte deutsche Rechnungslegungsstandards (7. Abschnitt der GemHVO NRW) 
Ausgleichspflicht bei den internen Leistungsbeziehungen (§ 17 GemHVO NRW 
Ausgleichsrücklage - Auffüllung oder Wiederauffüllung  (§ 75 GO NRW) 
Ausgleichsrücklage - Bemessung nach dem Eigenkapital (§ 75 GO NRW) 
Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW, §§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Ausgleichsrücklage und Einhaltung des zulässigen Höchstbetrages (§ 75 GO NRW) 
Ausgleichsrücklage und Haushaltsausgleich (§ 75 GO NRW) 
Auskünfte der Ratsmitglieder nach § 43 GO NRW (§ 48 GemHVO NRW) 
Auskünfte über die Geschäftsführung (§§ 95, 116 GO NRW, §§ 48, 51 GemHVO NRW) 
Auskunftspflichten der Ratsmitglieder (§§ 95, 116 GO NRW) 
Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Ausleihungen (§§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Ausleihungen an Beteiligungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Ausleihungen an Sondervermögen (§ 41 GemHVO NRW) 
Ausleihungen an verbundene Unternehmen (§ 41 GemHVO NRW) 
Ausleihungen der Gemeinde (§ 3 GemHVO NRW) 
Ausleihungen und Gegenleistungsverpflichtungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Ausnahme für die Zwischenergebniseliminierung (§ 50 GemHVO NRW) 
Ausnahme vom Bruttoprinzip (§§ 38, 39, 40 GemHVO NRW) 
Ausnahme vom Bruttoprinzip bei Beiträgen (§ 23 GemHVO NRW) 
Ausnahme vom Bruttoprinzip bei Gebühren (§ 23 GemHVO NRW) 
Ausnahme vom Bruttoprinzip bei Steuern (§ 23 GemHVO NRW) 
Ausnahme vom Bruttoprinzip für Abgaben (§ 23 GemHVO NRW) 
Ausnahme vom Einzelbewertungsgrundsatz (§ 32 GemHVO NRW) 
Ausnahme vom Verrechnungsverbot (§ 39 GemHVO NRW) 
Ausnahme vom Vier-Augen-Prinzip (§ 31 GemHVO NRW) 
Ausnahme von der Einbeziehung in die Konsolidierung (§ 116 GO NRW) 
Ausnahme von der gemeindlichen Bilanzierung (§ 41 GemHVO NRW) 
Ausnahme von der Neubewertungspflicht (§ 50 GemHVO NRW) 
Ausnahme von der Neubewertungspflicht für die Erstkonsolidierung (12. T. GO NRW) 
Ausnahme zur Aufstellungspflicht einer Nachtragssatzung (§ 81 GO NRW) 
Ausnahmen vom Bruttoprinzip (§ 79 GO NRW) 
Ausnahmezulassung vom Verbot der Sicherheitsbestellung (§ 86 GO NRW) 
Ausrichtung der Haushaltsüberwachung (§ 23 GemHVO NRW) 
Ausrichtung des Beteiligungsberichtes (§ 117 GO NRW) 
Aussage des Bestätigungsvermerks (§ 101 GO NRW) 
Ausschluss der Sparkassen aus dem Konsolidierungskreis (§ 50 GemHVO NRW) 
Ausschluss der Sparkassenbetriebe aus dem Konsolidierungskreis (§ 50 GemHVO NRW) 
Ausschluss nicht von Beteiligungen an Sparkassenbetrieben (§ 50 GemHVO NRW) 
Ausschluss und Befangenheit des Prüfers (§ 103 GO NRW) 
Ausschlussgründe für Dritte als Prüfer (§ 103 GO NRW) 
Ausschreibungspflicht (§ 25 GemHVO NRW 
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Außerordentliche Aufwendungen (§§ 2, 38 GemHVO NRW)  
Außerordentliche Erträge (§§ 2,38 GemHVO NRW) 
Außerordentliches Ergebnis (§§ 2, 37, 38 GemHVO NRW) 
Außerplanmäßige Abschreibungen (§§ 35, 50 GemHVO NRW) 
Außerplanmäßige Abschreibungen bei Anlagevermögen (§ 35 GemHVO NRW) 
Außerplanmäßige Abschreibungen bei Finanzanlagen (§ 35 GemHVO NRW) 
Außerplanmäßige Abschreibungen beim Sachanlagevermögen (§ 35 GemHVO NRW) 
Außerplanmäßige Abschreibungen beim Umlaufvermögen (§ 35 GemHVO NRW) 
Außerplanmäßige Abschreibungen im Anhang (§ 35 GemHVO NRW) 
Außerplanmäßige Abschreibungen und Sonderposten (§ 35 GemHVO NRW) 
Außerplanmäßige Abschreibungen und Umstufung von Straßen (§ 35 GemHVO NRW) 
Außerplanmäßige Aufwendungen (§ 83 GO NRW)   
Außerplanmäßige Auszahlungen (§ 83 GO NRW)   
Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (§ 85 GO NRW) 
Auswahl von Leistungskennzahlen (§ 12 GemHVO NRW) 
Auswahl von Sanierungsmaßnahmen (§ 5 GemHVO NRW) 
Ausweis aller Stellen im Stellenplan (§ 8 GemHVO NRW) 
Ausweis der fremden Finanzmittel in der Finanzrechnung (§§ 16, 27 GemHVO NRW) 
Ausweis der Haftungsverhältnisse (§ 47 GemHVO NRW) 
Ausweis der internen Leistungsbeziehungen (§ 17 GemHVO NRW) 
Ausweis der Veränderungen der Ermächtigungen (§ 81 GO NRW) 
Ausweis des Gesamtbetrages der Aufwendungen (§ 2 GemHVO NRW) 
Ausweis des Gesamtbetrages der Erträge (§ 2 GemHVO NRW) 
Ausweis eines Jahresergebnisses (§ 4 GemHVO NRW) 
Ausweis von Leistungskennzahlen (§ 40 GemHVO NRW) 
Ausweis von Leistungsmengen (§ 40 GemHVO NRW) 
Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen (§ 13 GemHVO NRW) 
Auswertungen aus den Büchern (§ 27 GemHVO NRW) 
Auswertungen durch eine Fibu-Kontierungsnummer (§ 27 GemHVO NRW) 
Auswertungen nach der gewählten Haushaltsgliederung (§ 27 GemHVO NRW) 
Auswertungen nach der sachlichen Ordnung (§ 27 GemHVO NRW) 
Auswertungen nach der zeitlichen Ordnung (§ 27 GemHVO NRW) 
Auswirkungen der festgelegten Wertgrenze (§ 14 GemHVO NRW) 
Auswirkungen der Niederschlagungen (§ 26 GemHVO NRW) 
Auswirkungen der Stundung (§ 26 GemHVO NRW) 
Auszahlungen als Rechengröße (§§ 89, 93 GO NRW, §§ 3, 11, 27 GemHVO NRW) 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 GemHVO NRW) 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 GemHVO NRW) 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 GemHVO NRW) 
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (§ 3 GemHVO NRW) 
Auszahlungen für Baumaßnahmen (§§ 3, 22 GemHVO NRW) 
Auszahlungen für Beschaffungen (§ 22 GemHVO NRW) 
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (§ 3 GemHVO NRW) 
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (§ 3 GemHVO NRW) 
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (§ 3 GemHVO NRW) 
Auszahlungen für Investitionen (§ 22 GemHVO NRW) 
Auszahlungen im NKF-Kontenrahmen (§ 3 GemHVO NRW) 
Auszahlungsarten bei Finanzierungstätigkeit (§ 3 GemHVO NRW) 
Auszahlungsarten bei Investitionstätigkeit (§ 3 GemHVO NRW) 
Auszahlungsarten bei laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 GemHVO NRW) 
B 
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Bankguthaben (§ 41 GemHVO NRW) 
Bankkonten (§ 31 GemHVO NRW) 
Bankrechtliche Kundeneinstufung (§§ 86, 89, 90 GO NRW) 
Barwert bei Pensionsrückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Baulichkeiten auf bebauten Grundstücken (§ 41 GemHVO NRW) 
Baumaßnahmen im gemeindlichen Finanzplan (§ 3 GemHVO NRW) 
Bauten auf fremdem Grund und Boden (§ 41 GemHVO NRW) 
Bauten des Infrastrukturvermögens (§ 41 GemHVO NRW) 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (§ 27 GemHVO NRW)  
Beachtung der Vergabebestimmungen (§ 25 GemHVO NRW) 
Beachtung des Anschaffungswertprinzips (§ 91 GO NRW) 
Beachtung des Kontierungsplans (§§ 2, 3, 41 GemHVO NRW) 
Beachtung des Periodisierungsprinzips (§ 32 GemHVO NRW) 
Beachtung von Haushaltsgrundsätzen (§§ 75, 78 GO NRW) 
Beachtung von Mikrofilm-Grundsätzen (§ 58 GemHVO NRW) 
Beachtung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten (§ 14 GemHVO NRW) 
Beamte bei rechtlich selbstständigen Unternehmen (§ 36 GemHVO NRW) 
Beamtenpensionsversicherung (§ 36 GemHVO NRW) 
Beamtenrechtliche Pensionsansprüche (§ 36 GemHVO NRW) 
Beanstandungsverfahren - überörtliche Prüfung (§ 105 GO NRW) 
Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Bürgermeister (§ 103 GO NRW) 
Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Rat (§ 103 GO NRW) 
Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung einer anderen Gemeinde (§ 103 GO NRW) 
Beauftragung Dritter (§ 89 GO NRW) 
Beauftragung Dritter als Prüfer (§ 103 GO NRW) 
Beauftragung nach § 103 Abs. 5 GO NRW (§ 102 GO NRW) 
Bebaute Grundstücke (§§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Bedarf für eine Inanspruchnahme des Budgets (§ 21 GemHVO NRW) 
Bedarf für überplanmäßige Ermächtigungen (§ 83 GO NRW)  
Bedarfsorientierte Ermächtigungsübertragung (§ 22 GemHVO NRW) 
Bedarfsprüfung vor der Abgabe einer Vollständigkeitserklärung (§ 103 GO NRW) 
Bedingungen bei der Gruppenbewertung (§§ 34, 41 GemHVO NRW) 
Bedingungen bei Festwertverfahren (§§ 34, 41 GemHVO NRW) 
Bedingungen für die Sammelbewertung (§§ 34, 41 GemHVO NRW)  
Beendigung der Herstellung (§ 33 GemHVO NRW) 
Befreiende Wirkung des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Befristete Aufbewahrung von Unterlagen (§ 58 GemHVO NRW) 
Beginn der Frist zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs (§§ 75, 95 GO NRW) 
Beginn der Herstellung eines Vermögensgegenstandes (§ 33 GemHVO NRW) 
Beginn der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (§ 84 GO NRW)  
Beginn der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW) 
Beginn des Abschreibungsplans (§ 35 GemHVO NRW) 
Begrenzung der zulässigen Zuschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Begriff „Abgang“ (§§ 33, 45 GemHVO NRW) 
Begriff „Abschreibungen“ (§ 35 GemHVO NRW) 
Begriff „Anlagevermögen“ (§ 35 GemHVO NRW) 
Begriff „Anschaffungskosten“ (§ 91 GO NRW, §§ 33, 35 GemHVO NRW) 
Begriff „außerordentlich“ (§ 3 GemHVO NRW) 
Begriff „außerplanmäßig“ (§ 83 GO NRW) 
Begriff „Beteiligungen“ (§ 41 GemHVO NRW) 
Begriff „Bewertungsmethode“ (§ 44 GemHVO NRW) 
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Begriff „Dauernd“ (§ 33 GemHVO NRW) 
Begriff „Drohender Verlust“ (§ 36 GemHVO NRW) 
Begriff „einbringen“ (§ 100 GO NRW) 
Begriff „Einheitliche Leitung“ (§ 50 GemHVO NRW) 
Begriff „Erhebliche Härte (§ 26 GemHVO NRW) 
Begriff „Ertragsgesamtlage“ (§ 116 GO NRW) 
Begriff „Ertragslage“ (§ 95 GO NRW) 
Begriff „Finanzanlagen“ (§ 35 GemHVO NRW)  
Begriff „Finanzgesamtlage“ (§ 116 GO NRW) 
Begriff „Finanzlage“ (§ 95 GO NRW) 
Begriff „Forderungen“ (§ 41 und 46 GemHVO NRW) 
Begriff „Gemeindliche Haushaltswirtschaft“ (§ 75 GO NRW) 
Begriff „Gesamtabschluss“ (12. T. GO NRW, 7. Abschn. GemHVO NRW) 
Begriff „Geschäftsvorfälle“ (§ 27 GemHVO NRW) 
Begriff „Grundstücklasten“ (§ 41 GemHVO NRW) 
Begriff „Grundstücksrechte“ (§ 41 GemHVO NRW) 
Begriff „Haushalt“ (§ 75 GO NRW) 
Begriff „Haushaltsjahr“ (§§ 78, 95 GO NRW) 
Begriff „Herstellungskosten“ (§ 91 GO NRW, §§ 33, 35 GemHVO NRW) 
Begriff „Investitionstätigkeit“ (§ 86 GO NRW; §§ 3, 14 GemHVO NRW) 
Begriff „Kommunale Stiftungen“ (§§ 99, 100 GO NRW) 
Begriff „Laufende Verfahren“ (§ 36 GemHVO NRW) 
Begriff „Maßgeblicher Einfluss“ (§ 50 GemHVO NRW) 
Begriff „Nachtragssatzung“ (§ 81O NRW) 
Begriff „Nicht braucht“ (§ 83 GO NRW) 
Begriff „Nicht geringfügig“ (§ 36 GemHVO NRW) 
Begriff „Ordentlich“ (§ 3 GemHVO NRW) 
Begriff „Örtliche Prüfung“ (§ 102 GO NRW) 
Begriff „Planmäßige Abschreibungen“ (§ 35 GemHVO NRW) 
Begriff „Rechnungsabgrenzungsposten“ (§ 91 GO NRW, § 28 GemHVO NRW) 
Begriff „Rechtliche Verpflichtung“ (§ 82 GO NRW) 
Begriff „Schluss des Haushaltsjahres“ (§ 95 GO NRW) 
Begriff „Schulden“ (§ 91 GO NRW, § 28 GemHVO NRW) 
Begriff „Schuldengesamtlage“ (§ 116 GO NRW) 
Begriff „Schuldenlage“ (§ 95 GO NRW, § 27 GemHVO NRW) 
Begriff „Schwebendes Geschäft“ (§ 36 GemHVO NRW) 
Begriff „Selbstständige Nutzung“ (§ 35 GemHVO NRW) 
Begriff „Selbstständige Verwertbarkeit“ (§ 33 GemHVO NRW) 
Begriff „Tatsächliche Verhältnisse“ (§ 95 GO NRW) 
Begriff „Treuhandvermögen“ (§ 98 GO NRW) 
Begriff „Überplanmäßig“ (§ 83 GO NRW) 
Begriff „Umlaufvermögen“ (§ 35 GemHVO NRW) 
Begriff „Unaufschiebbarkeit“ (§ 82 GO NRW) 
Begriff „Untergeordnete Bedeutung“ (§ 116 GO NRW) 
Begriff „Veräußerung“ (§ 83 GO NRW) 
Begriff „Verbindlichkeiten“ (§ 41 und 47 GemHVO NRW) 
Begriff „Vermögens- und Schuldenlage“ (§ 27 GemHVO NRW) 
Begriff „Vermögensgegenstand“ (§91 GO NRW, §§ 28, 33, 35 GemHVO NRW) 
Begriff „Vermögensgesamtlage“ (§ 116 GO NRW) 
Begriff „Vermögenslage“ (§ 95 GO NRW, § 27 GemHVO NRW) 
Begriff „Verpflichtungsermächtigungen“ (§ 13 GemHVO NRW) 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

SACHTTHEMEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT  

SACHTHEMENÜBERSICHT 3027 

Begriff „Verselbstständigte Aufgabenbereiche“ (§ 50 GemHVO NRW) 
Begriff „Wirtschaftliches Eigentum“ (§ 33 GemHVO NRW) 
Behandlung des Unterschiedsbetrages (§ 309 HGB) (§ 50 GemHVO NRW) 
Behandlung von Aufrechnungsdifferenzen  (§ 50 GemHVO NRW) 
Behandlung von Kleinbeträgen (§ 31 GemHVO NRW) 
Beherrschungsrecht (§ 50 GemHVO NRW) 
Beifügung eines Bauzeitplans (§ 14 GemHVO NRW) 
Beihilfeansprüche (§ 36 GemHVO NRW) 
Beispiel einer städtischen Beteiligungsstruktur (§ 117 GO NRW) 
Beispiel für die Gestaltung der gemeindlichen Teilrechnungen (§ 95 GO NRW) 
Beispiel für eine erweiterte Ergebnisrechnung (§ 38 GemHVO NRW) 
Beispiel für eine erweiterte Finanzrechnung (§ 39 GemHVO NRW) 
Beispiel für eine Übersicht über gemeindliche Betriebe (§ 52 GemHVO NRW) 
Beispiel für einen Bestätigungsvermerk für den Gesamtabschluss (§ 116 GO NRW) 
Beispiel für einen Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss (§ 101 GO NRW) 
Beispiel für einen Bestätigungsvermerk für die Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Beispiel für einen erweiterten Plan-/Ist-Vergleich (§ 22 GemHVO NRW) 
Beispiele für Prüfungsaussagen zum Jahresabschluss (§ 101 GO NRW) 
Beispiele für Prüfungssachverhalte beim Gesamtabschluss (§ 103 GO NRW) 
Beiträge (§ 19 GemHVO NRW) 
Beiträge für Investitionen (§ 43 GemHVO NRW) 
Beiträge nach dem Baugesetzbuch (§ 43 GemHVO NRW) 
Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (§ 43 GemHVO NRW) 
Bekanntgabe des Beteiligungsberichtes (§ 117 GO NRW) 
Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Bekanntgabe von Bewirtschaftungsbestimmungen (§ 23 GemHVO NRW) 
Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre (§ 80 GO NRW) 
Bekanntmachung des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses (§ 96 GO NRW 
Belegpflicht für die Buchungen der Geschäftsvorfälle (§ 27 GemHVO NRW) 
Belegprinzip (§ 27 Abs. 3 GemHVO NRW). 
Bemessung der Altlastenrückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Bemessung der Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW) 
Bemessung der Deponierückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Bemessung der Gegenleistungsverpflichtung (§ 43 GemHVO NRW) 
Bemessung der Rückstellungen für Altersteilzeit (§ 36 GemHVO NRW) 
Beratung des geprüften Jahresabschlusses im Rat (§ 96 GO NRW) 
Beratung in bautechnischen Fragen (§ 105 GO NRW) 
Beratung in Verwaltungsfragen  (§ 105 GO NRW) 
Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Beratungsaufgaben der Gemeindeprüfungsanstalt (§ 105 GO NRW) 
Beratungsrecht der Gemeindeprüfungsanstalt (§ 105 GO NRW) 
Berechnung der gemeindlichen Anschaffungskosten (§ 14 GemHVO NRW) 
Berechnung der gemeindlichen Herstellungskosten (§ 14 GemHVO NRW) 
Berechtigte für eine haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 23 GemHVO NRW) 
Berechtigungen in der DV-Buchführung (§ 31 GemHVO NRW) 
Bericht über bedeutende Vorgänge (§ 48 GemHVO NRW) 
Bericht über wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung (§ 117 GO NRW) 
Berichterstattung im Anhang (§ 44 GemHVO NRW) 
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Berichtigung der Eröffnungsbilanz - Haushaltssicherung (§ 57 GemHVO NRW) 
Berichtigung der Eröffnungsbilanz - Spätere Jahresabschlüsse (§ 57 GemHVO NRW) 
Berichtigung der Eröffnungsbilanz - Wahlrechte (§ 57 GemHVO NRW) 
Berichtigung der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW, § 57 GemHVO NRW) 
Berichtigung des Jahresabschlusses (§ 96 GO NRW) 
Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen (§ 92 GO NRW) 
Berichtigungen der Eintragungen in die Bücher (§ 27 GemHVO NRW) 
Berichtsgrundsätze für den Prüfungsbericht (§ 101 GO NRW) 
Berichtspflicht über bedeutende Vorgänge im Haushaltsjahr (§ 48 GemHVO NRW) 
Berichtspflicht über bedeutende Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres (§ 48 GemHVO NRW) 
Berichtspflichten gegenüber dem Rat (§ 78 GO NRW) 
Berücksichtigung von Ereignissen nach dem Abschlussstichtag (§ 101 GO NRW) 
Berücksichtigung von Orientierungsdaten (§ 6 GemHVO NRW) 
Berücksichtigung von Teilkonzernen (§ 50 GemHVO NRW) 
Beschaffenheit der Buchführung (§ 93 GO NRW) 
Beschaffung der Finanzmittel (§ 77 GO NRW) 
Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung (§§ 80, 96 GO NRW) 
Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses (§ 96 GO NRW 
Beschlussfassung des Rates für die Übertragung (§ 22 GemHVO NRW) 
Beschlussfassung des Rates über Einwendungen zum Haushalt (§ 80 GO NRW) 
Beschränkte Ausschreibung (§ 25 GemHVO NRW 
Beschränkungen für die Verfügungsmittel (§ 15 GemHVO NRW) 
Beseitigung einer eingetretenen Überschuldung (§ 5 GemHVO NRW) 
Besondere Aufbewahrungsvorschriften (§ 58 GemHVO NRW) 
Besondere Bewertungsvorschriften (§ 55 GemHVO NRW)  
Besondere Bilanzposten für Ausleihungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Besondere Erläuterungspflichten im Anhang (§ 44 GemHVO NRW) 
Besondere Erläuterungspflichten im Vorbericht (§ 7 GemHVO NRW) 
Besondere Haushaltsgrundsätze (§ 75 GO NRW) 
Besondere haushaltswirtschaftliche Beschränkungen (§ 82 GO NRW) 
Besondere kreditähnliche Rechtsgeschäfte: ÖPP und Leasing  (§ 86 GO NRW) 
Besondere Ratsbeschlüsse (§ 101 GO NRW) 
Besondere Rückstellungssachverhalte (§ 36 GemHVO NRW) 
Besondere Teilergebnispläne (§ 4 GemHVO NRW) 
Besondere Veräußerungsgeschäfte (§ 90 GO NRW) 
Besondere Vorgaben für die Verwaltung von Stiftungen (§ 98 GO NRW) 
Besondere Wertminderungen bei Grundstücken (§ 35 GemHVO NRW) 
Besonderheiten bei den Verfügungsmitteln (§ 15 GemHVO NRW) 
Besonderheiten bei der passiven Rechnungsabgrenzung (§ 42 GemHVO NRW) 
Besonderheiten bei finanziellen Abhängigkeitsverhältnissen (§ 50 GemHVO NRW) 
Besonderheiten bei planmäßigen Abschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Besonderheiten der gemeindlichen Bilanzierung (§ 41 GemHVO NRW) 
Besonderheiten für die Gesamtkapitalflussrechnung (§ 51 GemHVO NRW) 
Besonderheiten im Nachtragshaushaltsplan (§ 10 GemHVO NRW) 
Bestand an gemeindlichen Finanzmitteln (§ 30 GemHVO NRW) 
Bestandskontrolle als körperliche Inventur (§ 28 GemHVO NRW) 
Bestandsprüfungen bei Festwerten (§ 34 GemHVO NRW) 
Bestandsveränderungen (§ 2 GemHVO NRW) 
Bestandteile der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Bestandteile der planmäßigen Abschreibung (§ 35 GemHVO NRW) 
Bestandteile des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW, § 49 GemHVO NRW) 
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Bestandteile des Haushaltsplans (§ 79 GO NRW, § 1 GemHVO NRW) 
Bestandteile des Jahresabschlusses (§ 95 GO NRW, § 37 GemHVO NRW) 
Bestandteile des NKF (§ 75 GO NRW) 
Bestandteile des Positionenplans (7. Abschn. GemHVO NRW) 
Bestandteile des Teilfinanzplans (§ 4 GemHVO NRW) 
Bestandteile und Anlagen des gemeindlichen Jahresabschlusses (6. Abschnitt der GemHVO NRW)  
Bestätigung der rechnerischen Richtigkeit (§ 30 GemHVO NRW 
Bestätigung der sachlichen Richtigkeit (§ 30 GemHVO NRW) 
Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Bestätigung des Entwurfs des Gesamtabschlusses (§ 116 i.V.m. § 95 GO NRW) 
Bestätigung des Entwurfs des Jahresabschlusses (§ 95 GO NRW) 
Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat (§ 116 GO NRW) 
Bestätigung des Jahresabschlusses - Haushaltssicherungskonzept (§ 76, 95 GO NRW) 
Bestätigungsvermerk  (§§ 101, 103 GO NRW) 
Bestätigungsvermerk - Darstellung der Versagung (§ 101 GO NRW) 
Bestätigungsvermerk - Einschränkungen (§ 101 GO NRW) 
Bestätigungsvermerk - Erteilung eines eingeschränkten (§ 101 GO NRW) 
Bestätigungsvermerk - Inhalt und Aussage (§ 101 GO NRW) 
Bestätigungsvermerk - Möglichkeit der Versagung (§ 101 GO NRW) 
Bestätigungsvermerk - Pflicht zur Begründung (§ 101 GO NRW) 
Bestätigungsvermerk - Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk (§ 101 GO NRW) 
Bestätigungsvermerk - Versagung (§ 101 GO NRW) 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers (§ 103 GO NRW) 
Bestätigungsvermerk des beauftragten Prüfers (§ 103 GO NRW) 
Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses (§ 101 GO NRW) 
Bestätigungsvermerk für den Gesamtabschluss (§ 116 GO NRW) 
Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss (§ 101 GO NRW) 
Bestätigungsvermerk für die Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Bestätigungsvermerk im Rahmen des Prüfungsauftrages (§ 101 GO NRW) 
Bestehen eines schwebenden Geschäftes (§ 36 GemHVO NRW) 
Bestellung bei Aufgabenerledigung durch Dritte (§ 93 GO NRW)  
Bestellung der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung (§ 104 GO NRW) 
Bestellung der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung (§ 104 GO NRW) 
Bestellung eines Stellvertreters in der Finanzbuchhaltung (§ 93 GO NRW) 
Bestellung eines Verantwortlichen der Finanzbuchhaltung (§ 93 GO NRW) 
Bestellung eines Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung (§ 93 GO NRW) 
Bestellung von Sicherheiten (§ 87 GO NRW) 
Bestellung von Sicherheiten für Kredite (§ 87 GO NRW) 
Bestellung von Sicherheiten in der gemeindlichen Kreditwirtschaft (§ 86 GO NRW) 
Bestimmung der Nutzungsdauern (§ 35 GemHVO NRW) 
Beteiligung der örtlichen Rechnungsprüfung an der Jahresabschlussprüfung (§ 101 GO NRW) 
Beteiligung des Rates (§ 83 GO NRW) 
Beteiligung des Rechnungsprüfungsausschusses bei der Beauftragung Dritter (§ 103 GO NRW) 
Beteiligung Dritter als Prüfer (§§ 92, 103 GO NRW) 
Beteiligung mehrerer Gemeinden an einem gemeindlichen Betrieb (§ 41 GemHVO NRW) 
Beteiligungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Beteiligungen als gemeindliche Tochtereinheiten (12. T. GO NRW, 7. Abschn. GemHVO NRW) 
Beteiligungen der Gemeinde (§§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Beteiligungen nach anderen Vorschriften (§ 41 GemHVO NRW) 
Beteiligungen nach dem Beamtenversorgungsgesetz (§§ 36, 41 GemHVO NRW) 
Beteiligungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (§§ 36, 41 GemHVO NRW) 
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Beteiligungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (§§ 36, 41 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Beifügung zum Gesamtabschluss (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Bilanzen (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Darstellung der Beteiligungsverhältnisse (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Darstellung der Entwicklung der Bilanzen (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Darstellung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Darstellung der Leistungen der Beteiligungen (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Darstellung der nichtwirtschaftlichen Betätigung (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Darstellung der wirtschaftlichen Betätigung (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Darstellung der Ziele der Beteiligung (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Darstellung der Zusammensetzung der Organe (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Darstellung des Personalbestandes jeder Beteiligung (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Fortschreibung (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Gewinn- und Verlustrechnungen (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Kenntnis der Einwohner (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Kenntnis des Rates (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Öffentliche Bekanntgabe (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht - Verfügbarhalten (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht (§§ 116, 117 GO NRW, §§ 49, 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsbericht und gemeindliche Produktbereiche (§ 52 GemHVO NRW) 
Beteiligungsstruktur der Gemeinde (§ 117 GO NRW) 
Betriebe gewerblicher Art  (§§ 41, 50 GemHVO NRW) 
Betriebs- und Geschäftsausstattung (§ 41 GemHVO NRW) 
Betriebsstoffe (§ 41 GemHVO NRW) 
Beurteilung der Darstellung der gemeindlichen Entwicklung (§ 101 GO NRW) 
Beurteilung der untergeordneten Bedeutung eines Betriebes (§ 116 GO NRW) 
Beurteilung der untergeordneten Bedeutung mehrerer Betriebe (§ 116 GO NRW) 
Beurteilung des Lageberichtes (§ 101 GO NRW) 
Beurteilung des Prüfungsergebnisses (§ 101 GO NRW) 
Bewertung  von bebauten Grundstücken (§ 53 GemHVO NRW) 
Bewertung bei örtlichen (kommunalen) Stiftungen (§ 55 GemHVO NRW)  
Bewertung der Ausleihungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bewertung der Forderungen (§§ 26, 41 GemHVO NRW) 
Bewertung der gemeindlichen Ansprüche (§ 26 GemHVO NRW) 
Bewertung der Schulden (§§ 28, 32 GemHVO NRW) 
Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 28, 32 GemHVO NRW) 
Bewertung unter Beachtung der GoB (§ 32 GemHVO NRW) 
Bewertung von Pensionsrückstellungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bewertung zum Abschlussstichtag (§ 32 GemHVO NRW) 
Bewertungs- und Ansatzwahlrechte in der Gemeindehaushaltsverordnung (§ 44 GemHVO NRW) 
Bewertungsanforderungen - Allgemeine (§ 32 GemHVO NRW) 
Bewertungsvereinfachungen für Vorräte (§ 41 GemHVO NRW) 
Bewertungsvereinfachungsverfahren (§§ 32, 34 GemHVO NRW) 
Bewertungsvereinfachungsverfahren für Vorräte (§ 41 GemHVO NRW) 
Bewertungsverfahren für Unternehmen mit gemeindlicher Bedeutung (§ 55 GemHVO NRW) 
Bewertungsvorschriften (§ 50 GemHVO NRW) 
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes (§ 90 GO NRW) 
Bewirtschaftung des gemeindlichen Haushalts (§ 23 GemHVO NRW) 
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Bewirtschaftung von Haushaltsermächtigungen (§ 11 GemHVO NRW) 
Bewirtschaftungsbestimmungen (§ 23 GemHVO NRW) 
Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (§ 4 GemHVO NRW) 
Bilanz - Ackerland (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Aktive Rechnungsabgrenzung (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Allgemeine Rücklage (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Angabe der Vorjahreszahlen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 GemHVO NRW) 
Bilanz - Anlagen im Bau (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Anlagevermögen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Anleihen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Anteile an verbundenen Unternehmen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Ausgleichsrücklage (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Ausleihungen an Beteiligungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Ausleihungen an Sondervermögen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Ausleihungen an verbundene Unternehmen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Bauten auf fremdem Grund und Boden (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Beachtung des Kontierungsplans (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Bebaute Grundstücke (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Beteiligungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Betriebs- und Geschäftsausstattung (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Brücken und Tunnel (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Eigenkapital (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Einfügung neuer Posten (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Fahrzeuge (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Finanzanlagen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Forderungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Forderungen aus Beiträgen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Forderungen aus Gebühren (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Forderungen aus Steuern (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Forderungen aus Transferleistungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Forsten (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Geleistete Anzahlungen beim Anlagevermögen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Geleistete Anzahlungen beim Umlaufvermögen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Grundstücksgleiche Rechte (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Grünflächen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Immaterielle Vermögensgegenstände (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Infrastrukturvermögen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Instandhaltungsrückstellungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Kinder- und Jugendeinrichtungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Kulturdenkmäler (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Kunstgegenstände (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Liquide Mittel (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Maschinen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Öffentlich-rechtliche Forderungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Passive Rechnungsabgrenzung (§ 41 GemHVO NRW) 
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Bilanz - Pensionsrückstellungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Privatrechtliche Forderungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Rückstellungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Rückstellungen für Altlasten (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Rückstellungen für Deponien (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Sachanlagen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Schulen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Sonderposten für Beiträge (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Sonderposten für den Gebührenausgleich (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Sonderposten für Zuwendungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Sonderrücklagen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Sonstige Ausleihungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Sonstige Sonderposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Sonstige unbebaute Grundstücke (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Sonstige Verbindlichkeiten (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Sonstige Vermögensgegenstände (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Technische Anlagen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Umlaufvermögen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Unbebaute Grundstücke (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Verbindlichkeiten (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten wirtsch. gleichkommen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Verbot der Saldierung (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Vorjahreszahlen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Vorräte (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Wald (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Waren (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Wertpapiere des Anlagevermögens (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Wertpapiere des Umlaufvermögens (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Wohnbauten (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz - Zusammenfassung von Posten (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanz (§ 90, 95 GO NRW, §§ 37, 41 GemHVO NRW)  
Bilanz des Vorvorjahres (§ 79 GO NRW, §§ 1, 9 GemHVO NRW) 
Bilanzansatz - Deckungskapital bzw. Versicherungssumme (§ 36 GemHVO NRW) 
Bilanzansatz - Rückkaufswert einer Versicherung  (§ 36 GemHVO NRW) 
Bilanzansatz negatives Eigenkapital (§ 75 GO NRW) 
Bilanzansätze nicht für einzelne Komponenten der Straße (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzausweis der Überschuldung (§ 43 GemHVO NRW) 
Bilanzausweis des gemeindlichen Vermögens (§ 90 GO NRW) 
Bilanzausweis von Verbindlichkeiten (§ 86 GO NRW, § 41 GemHVO NRW) 
Bilanzen im Beteiligungsbericht (§ 52 GemHVO NRW) 
Bilanzgewinn (§ 41 GemHVO NRW) 
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Bilanzgliederung nach den gemeindlichen Gegebenheiten (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzgliederungsschema (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzielle Abschreibungen (§ 2 GemHVO NRW) 
Bilanzielle Abwicklung der Übertragbarkeit (§ 22 GemHVO NRW) 
Bilanzielle Behandlung der Ermächtigungsübertragungen (§ 22 GemHVO NRW) 
Bilanzielle Behandlung von Krediten (§ 86 GO NRW) 
Bilanzielle Rechnungsabgrenzungsposten (§ 42 GemHVO NRW) 
Bilanzielle Wirkungen der Veräußerung (§ 90 GO NRW) 
Bilanzierung  der allgemeinen Investitionspauschale (§ 43 GemHVO NRW) 
Bilanzierung bei der Gemeinde (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierung bei der Gemeinde als Treugeber (§ 98 GO NRW, § 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierung bei der Gemeinde als Treuhänder (§ 98 GO NRW) 
Bilanzierung bei gepfändeten Vermögensgegenständen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierung bei Nießbrauch (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierung bei Rentenzahlungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierung bei Zwangsversteigerung (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierung dem Ausweis nach (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierung dem Grunde nach (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierung der Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW) 
Bilanzierung der Brandschutzpauschale (§ 43 GemHVO NRW) 
Bilanzierung der erhaltenen Beiträge (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Bilanzierung der gemeindlichen Verpflichtungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Bilanzierung der Höhe nach (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierung der Investitionspauschale (§ 43 GemHVO NRW) 
Bilanzierung der Pensionsrückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Bilanzierung der Schulpauschale (§ 43 GemHVO NRW) 
Bilanzierung des Anlagevermögens (§ 90 GO NRW) 
Bilanzierung des gemeindlichen Eigenkapitals (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierung des gemeindlichen Vermögens (§ 90 GO NRW) 
Bilanzierung des Treuhandvermögens (§ 98 GO NRW) 
Bilanzierung des Umlaufvermögens (§ 90 GO NRW) 
Bilanzierung einer Kapitalversicherung (§ 36 GemHVO NRW) 
Bilanzierung investiver Zuwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände (§ 43 GemHVO NRW) 
Bilanzierung nachträglicher investiver Zuwendungen (§ 43 GemHVO NRW) 
Bilanzierung noch nicht verwendeter Zuwendungen (§ 43 GemHVO NRW) 
Bilanzierung pauschal gewährter investiver Zuwendungen (§ 43 GemHVO NRW)   
Bilanzierung und Bewertung (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierung von EDV-Software (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierung von gemeindlichen Vermögensgegenständen (§ 33 GemHVO NRW) 
Bilanzierung von Leasinggeschäften (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierung von pauschal gewährten investiven Zuwendungen (§ 43 GemHVO NRW) 
Bilanzierung von Pensionsrückstellungen durch die Betriebe (§ 36 GemHVO NRW) 
Bilanzierung von rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierung von Sachleistungen Dritter als Schenkungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierung von Sicherungsrechten (§ 87 GO NRW) 
Bilanzierung von Stiftungen (§100 GO NRW 
Bilanzierung von Tauschgeschäften (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierung von Treuhandvermögen (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierung von Zinsderivaten (§ 86 GO NRW; § 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierung zusätzlicher investiver Zuwendungen (§ 43 GemHVO NRW) 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (§§ 95, 116 GO NRW, § 41 GemHVO NRW) 
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Bilanzierungsentscheidungen (§91 GO NRW, § 41 GemHVO NRW) 
Bilanzierungszeitpunkt (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzinhalte (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ (§ 53 GemHVO NRW) 
Bilanzposten als Sammelposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Bilanzposten und Gesamtabschluss (§ 41 GemHVO NRW) 
Bildung einer Positionennummer (§ 50 GemHVO NRW) 
Bildung eines Ausgleichspostens (§ 50 GemHVO NRW) 
Bildung sonstiger Sonderrücklagen (§ 43 GemHVO NRW) 
Bildung von Bewertungseinheiten (§ 32 GemHVO NRW) 
Bildung von Budgets (§ 11, 21 GemHVO NRW) 
Bildung von Festwerten (§ 34 GemHVO NRW) 
Bildung von Pensionsrückstellungen bei den Betrieben (§ 36 GemHVO NRW) 
Bildung von Produkten (§ 4 GemHVO NRW) 
Bildung von produktorientierten Teilplänen (§§ 75, 79 GO NRW; §§ 4, 27 GemHVO NRW) 
Bildung von Rückstellungen (§ 88 GO NRW)  
Bildung von Rückstellungen für andere Zwecke (§ 36 GemHVO NRW) 
Bildung von Sonderposten (§ 43 GemHVO NRW) 
Bildung von Sonderposten bei Festwerten für Vermögensgegenstände (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Bildung von Sonderposten bei rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen (§ 43 GemHVO NRW) 
Bildung von Sonderposten bei Schenkungen (§ 43 GemHVO NRW) 
Bildung von Sonderposten für die Stellplatzabgabe (§ 43 GemHVO NRW) 
Bildung von Sonderposten für Ersatzmaßnahmen für den Naturschutz (§ 43 GemHVO NRW) 
Bildung von Sonderposten für unselbstständigen Stiftungen (§ 43 GemHVO NRW) 
Bildung von Sonderrücklagen (§ 43 GemHVO NRW) 
Bildungspauschale/Schulpauschale (§ 43 GemHVO NRW) 
Bindung der Nachtragssatzung (§ 81 GO NRW) 
Bindungswirkung der Haushaltssatzung (§ 78 GO NRW) 
Bindungswirkung der Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre) (§ 78 GO NRW) 
Bindungswirkung der Nachtragssatzung (§ 81 GO NRW) 
Boni (§ 33 GemHVO NRW) 
Bottom-up-Konzept (§ 51 GemHVO NRW) 
Brücken (§ 41 GemHVO NRW) 
Bruttoprinzip (§ 11 GemHVO NRW) 
Buch- und Beleginventur als Inventurvereinfachung (§ 29 GemHVO NRW) 
Bücher des Handelsgesetzbuches (§ 49 GemHVO NRW) 
Buchführung (§ 93 GO NRW, § 27 GemHVO NRW) 
Buchführung als Treuhänder (§ 27 GemHVO NRW) 
Buchführung für den Gesamtabschluss (§ 27 GemHVO NRW) 
Buchführung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (§ 27 GemHVO NRW) 
Buchführung und NKF-Kontenrahmen (§ 27 GemHVO NRW) 
Buchtechnische Erfassung der Geschäftsvorfälle (§ 27 GemHVO NRW) 
Buchung - Beifügung begründender Unterlagen (§ 27 GemHVO NRW) 
Buchungsmethoden in der Finanzrechnung (§ 27 GemHVO NRW) 
Buchungsverfahren (§ 31 GemHVO NRW) 
Budget und Finanzrechnung  (§ 21 GemHVO NRW) 
Budgetbewirtschaftung - Konsequenzen (§ 21 GemHVO NRW) 
Budgetbildung (§ 11 GemHVO NRW) 
Budgetierung (§ 21 GemHVO NRW) 
Budgetierung im NKF (§ 21 GemHVO NRW) 
Budgetierung und gemeindliche Kennzahlen (§ 21 GemHVO NRW) 
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Budgetierung und gemeindliche Ziele  (§ 21 GemHVO NRW) 
Budgetierung von Organisationseinheiten (§ 21 GemHVO NRW) 
Budgetierung von Teilplänen (§ 21 GemHVO NRW) 
Budgets für Investitionen (§ 21 GemHVO NRW) 
Bürgermeister als Vertreter der Gemeinde (8. Teil GO NRW) 
Bürgschaften - Anzeigepflichten (§ 87 GO NRW) 
Bürgschaften als nicht staatliche Beihilfe (§ 87 GO NRW) 
Bürgschaften für Betriebe in Schwierigkeiten (§ 87 GO NRW) 
Bürgschaften im Hinblick auf das europäische Beihilferecht (§ 87 GO NRW) 
Bürgschaften und die „De-minimis“- Regelung (§ 87 GO NRW) 
Bürgschaften und Gewährverträge (§ 87 GO NRW) 
Bürgschaftsmitteilung der Kommission (§ 87 GO NRW) 
Bürgschaftsrichtlinien (§ 87 GO NRW) 
Bürgschaftsrichtlinien und staatliche Beihilfe (§ 87 GO NRW) 
Bürgschaftsübernahmen (§ 87 GO NRW) 
Bürgschaftsübernahmen zu Gunsten Dritter (§ 47 GemHVO NRW) 
C 
Caps (Zinsobergrenze) (§ 86 GO NRW) 
Cashflows der Zahlungsstrombereiche (§ 51 GemHVO NRW) 
Cashpooling (§§ 89, 93 GO NRW, §§ 30, 41 GemHVO NRW) 
Collar (Zinskorridor) (§ 86 GO NRW) 
Controlling (§ 12 GemHVO NRW) 
Controlling und Berichtswesen (§ 23 GemHVO NRW) 
D 
Darstellung der Bilanzen (§ 52 GemHVO NRW) 
Darstellung der Entwicklung der Gemeinde (§ 7 GemHVO NRW) 
Darstellung der Ergebnisse (§ 51 GemHVO NRW) 
Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung (§ 52 GemHVO NRW) 
Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse auch in Krisenzeiten (§ 48 GemHVO NRW) 
Darstellung der Versagung eines Bestätigungsvermerks (§ 101 GO NRW) 
Darstellung der Wertberichtigung der Eröffnungsbilanz (§ 57 GemHVO NRW) 
Darstellung der wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses (§ 48 GemHVO NRW) 
Darstellung der wirtschaftlichen Gesamtlage (§ 51 GemHVO NRW) 
Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde (§ 7 GemHVO NRW) 
Darstellung der Zahlungsströme (§ 51 GemHVO NRW) 
Darstellung des Ergebnisses der Prüfung (§ 101 GO NRW) 
Darstellung des gemeindlichen Personalbedarfs (§ 8 GemHVO NRW) 
Darstellung einer gemeindlichen Beteiligungsstruktur (§ 117 GO NRW) 
Darstellung großer Investitionen im Teilplan (§ 4 GemHVO NRW) 
Darstellung von drei Zahlungsstrombereichen (§ 51 GemHVO NRW) 
Das Drei-Komponenten-System des NKF (§ 75 GO NRW) 
Datenschutz (§ 94 GO NRW) 
Dauer einer haushaltswirtschaftlichen Sperre (§ 23 GemHVO NRW) 
Dauergrabpflege durch die Gemeinde (§ 42 GemHVO NRW) 
Dauerhafte Wertminderung eines Vermögensgegenstandes (§ 35 GemHVO NRW) 
Dauernde Aufbewahrung (§ 58 GemHVO NRW) 
Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung (§ 103 GO NRW) 
Dauerschuldverhältnisse (§ 42 GemHVO NRW) 
Davon-Vermerk als Untergliederung von Sammelposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Davon-Vermerk für Ermächtigungsübertragungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Davon-Vermerke in der gemeindlichen Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
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Deckung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 20 GemHVO NRW) 
Deckung der Aufwendungen durch Erträge (§ 20 GemHVO NRW) 
Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 20 GemHVO NRW) 
Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 20 GemHVO NRW) 
Deckung der Auszahlungen durch Einzahlungen (§ 20 GemHVO NRW) 
Deckung der zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen (§ 83 GO NRW) 
Deckung für mehrjährige Investitionen (§ 83 GO NRW) 
Deckung investiver Auszahlungen durch die Aufnahme von Krediten (§ 20 GemHVO NRW) 
Deckung investiver Auszahlungen durch Einzahlungen (§ 20 GemHVO NRW) 
Deckung investiver Auszahlungen durch Überschüsse (§ 20 GemHVO NRW) 
Deckung investiver Auszahlungen mit Überschüssen aus Verwaltungstätigkeit (§ 20 GemHVO NRW) 
Deckung überplanmäßiger Auszahlungen für Investitionen (§ 83 GO NRW) 
Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen (§ 13 GemHVO NRW) 
Deckungskapital bzw. Versicherungssumme kein Wertansatz (§ 36 GemHVO NRW) 
Deckungsrücklage für übertragene Ermächtigungen (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Definition des Anlagevermögens (§ 33 GemHVO NRW) 
Degressive Abschreibung (§ 35 GemHVO NRW) 
Delegation der Aufsicht (§ 31 GemHVO NRW) 
Delegationsbefugnis des Kämmerers (§ 83 GO NRW) 
De-Mail- Gesetz (§ 93 GO NRW) 
Der gemeindliche Haushaltsplan im NKF (§ 79 GO NRW) 
Der gemeindliche Jahresabschluss im NKF (§ 37 GemHVO NRW) 
Der Inventurablauf (§ 28 GemHVO NRW) 
Deutsche Rechnungslegungsstandards (Einführung, 7. Abschn. GemHVO NRW, § 51 GemHVO NRW) 
Dezentrale Aufgabenerledigung bei der Finanzbuchhaltung (§ 93 GO NRW) 
Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (§ 41 GemHVO NRW) 
Dienstanweisung als Ersatz für die Haushaltssatzung (§ 82 GO NRW, § 23 GemHVO NRW) 
Differenzierung von Anschaffungskosten und Herstellungskosten) 
Dokumentation der Bestandsaufnahme (§ 91 GO NRW, § 28 GemHVO NRW) 
Dokumentation der Buchungsdaten (§ 31 GemHVO NRW) 
Drei-Komponentensystem des NKF (Einführung; § 75 GO NRW) 
Dringlichkeitsentscheidung und Nachtragssatzung (§ 81 GO NRW) 
Dringlichkeitsliste (§ 82 GO NRW) 
Drohverlustrückstellungen (§§ 36, 41 GemHVO NRW 
DRS 2 „Kapitalflussrechnung“ (Einführung, § 51 GemHVO NRW) 
Durchbrechung des Grundsatzes der Jährlichkeit (§ 22 GemHVO NRW) 
Durchführung der Aufwands- und Ertragskonsolidierung (§ 50 GemHVO NRW) 
Durchführung der gemeindlichen Inventur (§ 28 GemHVO NRW) 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung (§ 101 GO NRW) 
Durchführung der Programmprüfung (§ 103 GO NRW) 
Durchführung der Prüfung (§ 101 GO NRW) 
Durchführung der unvermuteten Prüfung  (§ 30 GemHVO NRW) 
Durchführung des Wirtschaftlichkeitsvergleichs (§ 14 GemHVO NRW) 
Durchführung von Prüfungen bei Dritten (§ 94 GO NRW) 
Durchlaufende Finanzmittel (§ 27 GemHVO NRW) 
Durchlaufende Gelder (§§ 16, 27, 30 GemHVO NRW) 
Durchsetzung der gemeindlichen Ansprüche (§ 43 GemHVO NRW) 
DV-Buchführung (§ 27 GemHVO NRW) 
E 
Eckpunkte für den beherrschenden Einfluss (§ 50 GemHVO NRW) 
Eckpunkte für den gemeindlichen Konsolidierungskreis (§ 116 GO NRW, § 50 GemHVO NRW) 
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Eckpunkte für den örtlichen Zeitplan für den Gesamtabschluss (§ 116 GO NRW) 
Eckpunkte für die Beteiligung an Versorgungslasten (§ 36 GemHVO NRW) 
Eckpunkte für die Bewertung von Pensionsrückstellungen (§§ 36, 41 GemHVO NRW) 
Eckpunkte zum Konsolidierungskreis (§ 116 GO NRW, § 50 GemHVO NRW) 
EDV-Software als immaterieller Vermögensgegenstand (§ 41 GemHVO NRW) 
E-Geld-Geschäfte (§ 30 GemHVO NRW) 
Eigenkapital (§§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Eigenkapitalaufbaukonzept zum Stichtag der Eröffnungsbilanz(§ 76 GO NRW) 
Eigenkapitalaufbaukonzept zur Beseitigung der Überschuldung (§ 75 GO NRW) 
Eigenkapitalspiegel für den Gesamtabschluss (§ 116 GO NRW, § 49 GemHVO NRW) 
Eigenleistungen der Gemeinde (§ 33 GemHVO NRW) 
Eigenleistungen im Teilplan (§ 4 GemHVO NRW) 
Eigenleistungen und Investitionsauszahlungen (§ 2 GemHVO NRW) 
Eigenverantwortung beim Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten (§§ 86, 89 GO NRW) 
Eigenverantwortung des Abschlussprüfers (§§ 101, 103 GO NRW) 
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§§ 3, 39 GemHVO NRW) 
Einbeziehung der Jahresabschlüsse in den Gesamtabschluss (§ 116 GO NRW) 
Einbeziehung des Lageberichtes in die Abschlussprüfung (§ 101 GO NRW) 
Einbeziehung öffentlich-rechtlicher Betriebe in die Vollkonsolidierung (§ 50 GemHVO NRW) 
Einbeziehung übernommener Aufgaben in die örtliche Aufsicht (§ 16 GemHVO NRW) 
Einbeziehung übernommener Aufgaben in die unvermutete Prüfung (§ 16 GemHVO NRW) 
Einbeziehung von gemeindlichen Betrieben in die Konsolidierung (§ 50 GemHVO NRW) 
Einbeziehung von Sparkassen in den Gesamtabschluss (§ 116 GO NRW) 
Einbeziehung von Stiftungen in den Gesamtabschluss (§100 GO NRW 
Einbeziehung vorhandener Prüfungsergebnisse (§ 105 GO NRW) 
Einbringung von Gemeindevermögen in Stiftungen (§ 99, 100 GO NRW) 
Einfügung neuer Posten - Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Einführung des NKF in den Gemeinden (Einführung) 
Einhaltung der haushaltsrechtlichen Hierarchie im Haushaltsplan (§ 4 GemHVO NRW) 
Einhaltung der Übersichtlichkeit und Klarheit (§ 41 GemHVO NRW) 
Einheitliche Bewertung (§ 308 HGB) (§ 50 GemHVO NRW) 
Einheitlicher Abschlussstichtag (§ 116 GO NRW, § 49 GemHVO NRW) 
Einheitsgrundsätze (12. T. GO NRW, 7. Abschn. GemHVO NRW) 
Einrichtung einer örtlichen Rechnungsprüfung (§ 102 GO NRW) 
Einrichtung eines Controllings (§ 12 GemHVO NRW) 
Einrichtung eines Liquiditätsrisikomess- und Liquiditätssteuerungsverfahrens (§ 12 GemHVO NRW) 
Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems (§ 12 GemHVO NRW) 
Einrichtung von Bankkonten (§ 31 GemHVO NRW) 
Einrichtung von Finanzmittelkonten (§ 30 GemHVO NRW) 
Einrichtung von Geschäftskonten (§ 30 GemHVO NRW) 
Einsatz der Debitkarte (§ 31 GemHVO NRW) 
Einsatz der Geldkarte (§ 31 GemHVO NRW) 
Einsatz der Kosten- und Leistungsrechnung (§ 18 GemHVO NRW) 
Einsatz der Kreditkarte (§ 31 GemHVO NRW) 
Einsatz neuer Steuerungsinstrumente (§ 12 GemHVO NRW) 
Einsatz von automatisierter Datenverarbeitung (§ 31 GemHVO NRW) 
Einsatz von Schecks (§§ 30, 31 GemHVO NRW) 
Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten (§ 86 GO NRW) 
Einschaltung Dritter als Prüfer (§ 103 GO NRW) 
Einschränkungen des Bestätigungsvermerks (§ 101 GO NRW) 
Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
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Einsichtnahme und Verfügbarhalten der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Einsichtnahme und Verfügbarhalten des Beteiligungsberichtes (§ 117 GO NRW) 
Einsichtnahme und Verfügbarhalten des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Einsichtnahme und Verfügbarhalten des Jahresabschlusses (§ 96 GO NRW) 
Einstufung der Gemeinde als professioneller Kunde (§§ 86, 89 GO NRW) 
Eintragungen in die Bücher (§ 27 GemHVO NRW) 
Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Einzahlungen - Veranschlagung (§ 79 GO NRW) 
Einzahlungen als Rechengröße (§§ 89, 93 GO NRW, §§ 3, 11, 27 GemHVO NRW) 
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (§ 3 GemHVO NRW) 
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  (§ 3 GemHVO NRW) 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 GemHVO NRW) 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 GemHVO NRW) 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 GemHVO NRW) 
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (§ 3 GemHVO NRW) 
Einzahlungen im NKF-Kontenrahmen (§ 3 GemHVO NRW) 
Einzahlungen und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (§ 20 GemHVO NRW) 
Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan (§ 11 GemHVO NRW) 
Einzahlungen und Auszahlungen im NKF-Kontenrahmen (§ 3 GemHVO NRW) 
Einzahlungen und Auszahlungen in der Finanzrechnung (§ 27 GemHVO NRW) 
Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten (§ 3 GemHVO NRW) 
Einzahlungsarten aus Investitionstätigkeit (§ 3 GemHVO NRW) 
Einzelbewertung (§ 32 GemHVO NRW) 
Einzelbürgschaft und staatliche Beihilfe (§ 87 GO NRW) 
Einzelbürgschaften (§ 87 GO NRW) 
Einzelerfassung der Bestände (§ 91 GO NRW; § 28 GemHVO NRW) 
Einzelkosten (§ 33 GemHVO NRW) 
Einzelne Bewertungsanforderungen (§ 32 GemHVO NRW) 
Einzelveranschlagung (§ 13 GemHVO NRW) 
Einziehung von Ansprüchen (§ 23 GemHVO NRW) 
Einziehung von Finanzmitteln bei Amtshilfe (§ 16 GemHVO NRW) 
Einzuhaltende Kriterien für eine DV-Buchführung (§ 27 GemHVO NRW) 
Elektronische Aufbewahrung statt Papierform (§ 58 GemHVO NRW) 
Elektronische Zahlungsmittel (§§ 30, 31 GemHVO NRW) 
Elektronische Zustellung von Dokumenten (§ 23 GemHVO NRW) 
Elemente des gemeindlichen Haushaltsplans (§ 1 GemHVO NRW) 
Eliminierung der Zwischenergebnisse (§ 50 GemHVO NRW) 
Eliminierung von „konzerninternen“ Beziehungen (§ 50 GemHVO NRW) 
Ende der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW) 
Ende des Abschreibungsplans (§ 35 GemHVO NRW) 
Entbehrlichkeit des Gesamtabschlusses (7. Abschn. GemHVO NRW) 
Entgelt für die Personalgestellung (§ 36 GemHVO NRW) 
Entkonsolidierung (§ 50 GemHVO NRW) 
Entlastung des Bürgermeisters (§§ 92, 96 GO NRW 
Entlastungsbeschluss mit Vorbehalten (§ 96 GO NRW 
Entlastungsbeschluss ohne Vorbehalte (§ 96 GO NRW 
Entschädigung der Nutzungsberechtigten von Gemeindegliedervermögens (§ 99 GO NRW) 
Entscheidungsbefugnis des Bürgermeisters (§ 83 GO NRW) 
Entscheidungsbefugnis des Kämmerers (§ 83 GO NRW) 
Entscheidungsbefugnis des Rates (§ 83 GO NRW) 
Entstehen der Zwischenergebnisse (§ 50 GemHVO NRW) 
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Entwässerungsanlagen (§ 41 GemHVO NRW) 
Entwicklung des Eigenkapitals (§75 GO NRW; § 1 GemHVO NRW) 
Entwicklung des Rechnungslegungsstandards  DRS 2 (§ 51 GemHVO NRW) 
Entwurf der Haushaltssatzung - Aufstellung (§ 80 GO NRW) 
Entwurf der Haushaltssatzung und Aufgaben des Bürgermeisters (§ 80 GO NRW) 
Entwurf des Gesamtabschlusses - Aufstellung (§ 116 GO NRW) 
Entwurf des Jahresabschlusses - Aufstellung (§ 95 GO NRW) 
Equity-Konsolidierung (§ 50 GemHVO NRW) 
Erbbaurechte (§ 41 GemHVO NRW) 
Erbbaurechtsgrundstücke (§ 41 GemHVO NRW) 
Erfassung der Abschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Erfassung der Belege (§ 27 GemHVO NRW) 
Erfassung der fremden Finanzmittel (§ 30 GemHVO NRW) 
Erfassung der Geschäftsvorfälle der Gemeinde (§ 93 GO NRW) 
Erfassung der Guthabenbestände (§ 41 GemHVO NRW) 
Erfassung der Vermögensgegenstände und Schulden (§ 28 GemHVO NRW) 
Erfassung durch einen Buchungssatz (§ 27 GemHVO NRW) 
Erfassung für die Ergebnisrechnung (§ 27 GemHVO NRW) 
Erfassung für die Finanzrechnung (§ 27 GemHVO NRW) 
Erfassung in einem Kontensystem (§ 27 GemHVO NRW) 
Erfassung interner Leistungsbeziehungen im NKF-Kontenrahmen (§ 17 GemHVO NRW) 
Erfassung und Dokumentation der Zahlungsvorgänge (§ 30 GemHVO NRW) 
Erfassung von Ansprüchen (§ 23 GemHVO NRW) 
Erfassung von Forderungen (§ 28 GemHVO NRW) 
Erfassung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (§ 33 GemHVO NRW) 
Erfassung von Schecks (§ 41 GemHVO NRW) 
Erfassung von Verbindlichkeiten (§ 28 GemHVO NRW) 
Erfassung von Vermögen in der Anlagenbuchhaltung (§ 41 GemHVO NRW)  
Erfolgskontrolle der Gemeinde (§ 40 GemHVO NRW) 
Erforderlichkeit der Tagesabstimmungen (§ 30 GemHVO NRW) 
Erfordernis der Rückstellungsbildung (§ 36 GemHVO NRW) 
Erfordernisse für den Erlass von gemeindlichen Ansprüchen (§ 26 GemHVO NRW) 
Erfordernisse für die Bildung von Rückstellungen (§ 88 GO NRW, § 36 GemHVO NRW) 
Erfüllung der Unterrichtungspflicht (§ 83 GO NRW) 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben - Vermögen der Gemeinde (§ 90 GO NRW) 
Erfüllung von Verpflichtungen bei Fälligkeit (§ 23 GemHVO NRW) 
Erfüllungsbetrag als Bilanzansatz (§ 91 GO NRW) 
Erfüllungsübernahmen (§ 87 GO NRW) 
Erfüllungszeitpunkt (§ 2 GemHVO NRW) 
Ergebnis der Haushaltswirtschaft (§ 95 GO NRW) 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (§ 2, 38 GemHVO NRW) 
Ergebnis der Prüfung im Bestätigungsvermerk) (§ 101 GO NRW) 
Ergebnis- und Finanzplanung im Haushaltsplan (§ 6 GemHVO NRW) 
Ergebnisauswirkungen auf die Gesamtergebnisrechnung (§ 49 GemHVO NRW) 
Ergebnisplan (§ 79 GO NRW, §§ 1, 2 GemHVO NRW) 
Ergebnisrechnung (§§ 95, 103 GO NRW, §§ 37, 38 GemHVO NRW)  
Ergebnisrechnung und Kosten- und Leistungsrechnung (§ 18 GemHVO NRW) 
Ergebnisse der Prüfung der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Ergebnisse des Vorjahres (§ 38 GemHVO NRW) 
Ergebnisverwendungsbeschluss (§ 96 GO NRW) 
Erhalt der Fälligkeit (§ 22 GemHVO NRW) 
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Erhaltene Anzahlungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Erhaltene Anzahlungen und Sonderposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Erhaltene Zuwendungen für Investitionen (§ 43 GemHVO NRW) 
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Vermögensgegenstände (§ 90 GO NRW) 
Erhaltungsaufwand (§ 33 GemHVO NRW) 
Erhaltungsaufwand bei bestehenden Gebäuden (§ 33 GemHVO NRW) 
Erhebung von Einwendungen gegen die Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Erhebung von Leistungsentgelten (§ 77 GO NRW) 
Erhebung von Realsteuern (§ 82 GO NRW) 
Erhebung von Steuern (§ 77 GO NRW) 
Erhöhungen der Anschaffungskosten (§ 33 GemHVO NRW) 
Erhöhungen von Sonderposten bei Wertaufholung (§ 43 GemHVO NRW) 
Erinnerungswert als Merkposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Erklärungsinhalt des Bestätigungsvermerks (§ 101 GO NRW) 
Erlass der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Erlass der Nachtragssatzung (§ 81 GO NRW) 
Erlass einer Dienstanweisung als Ersatz für Haushaltssatzung (§ 82 GO NRW) 
Erlass einer Haushaltssperre (§ 81 GO NRW, § 24 GemHVO NRW) 
Erlass örtlicher Vorschriften für die Finanzbuchhaltung (§ 31 GemHVO NRW) 
Erlass von gemeindlichen Ansprüchen (§ 26 GemHVO NRW) 
Erläuterung der haushaltswirtschaftlichen Schwerpunkte (§ 7 GemHVO NRW) 
Erläuterungen der Haushaltspositionen des Ergebnisplans (§ 2 GemHVO NRW) 
Erläuterungen der Haushaltspositionen des Finanzplans (§ 3 GemHVO NRW) 
Erläuterungen von Haftungsverpflichtungen im Anhang (§ 44 GemHVO NRW) 
Erläuterungen zu wichtigen örtlichen Sachverhalten (§ 44 GemHVO NRW) 
Erläuterungspflicht für Zuschreibungen im Anhang (§ 35 GemHVO NRW) 
Erläuterungspflichten (§ 95 GO NRW) 
Erläuterungspflichten im Anhang (§ 35 GemHVO NRW) 
Erläuterungspflichten im Beteiligungsbericht (§ 52 GemHVO NRW) 
Erläuterungspflichten im Gesamtanhang (§ 116 GO NRW, § 51 GemHVO NRW) 
Erledigung der Zahlungsabwicklung (§ 31 GemHVO NRW) 
Erleichterung bei der Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen (§ 92 GO NRW) 
Erlöschen von gemeindlichen Ansprüchen (§ 26 GemHVO NRW) 
Ermächtigung für Kredite für Investitionen (§ 86 GO NRW) 
Ermächtigungsübertragung und Ergebnisrechnung (§ 22 GemHVO NRW) 
Ermessensentscheidung der Gemeinde (§ 35 GemHVO NRW) 
Ermittlung bei Pensionsrückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Ermittlung der Beihilferückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Ermittlung der Haushaltspositionen (§ 11 GemHVO NRW) 
Ermittlung der Sonderposten für Zuwendungen (§ 53 GemHVO NRW) 
Ermittlung der Wertansätze der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW, § 54 GemHVO NRW) 
Ermittlung des Barwerts der Pensionsverpflichtungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Ermittlung des für Finanzanlagen beizulegenden Wertes (§ 35 GemHVO NRW) 
Ermittlung des Gruppenwertes (§ 34 GemHVO NRW) 
Ermittlung des Kreditbedarfs (§ 86 GO NRW) 
Ermittlung eines Durchschnittswertes (§ 34 GemHVO NRW) 
Ermittlung von Zuwendungsanteilen (§ 53 GemHVO NRW) 
Erneuerungsvorhaben (§ 33 GemHVO NRW) 
Erneuerungsvorhaben bei Straßen (§ 33 GemHVO NRW) 
Erneute Feststellung des Jahresabschlusses (§ 96 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Abbildung von Vermögen und Schulden (§ 92 GO NRW) 
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Eröffnungsbilanz - Abschreibungen (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Abstimmung der Unternehmensbewertung (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Anzeige (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Aufstellung (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Auswahl des Bewertungsverfahrens (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Bekanntmachung (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Berichtigung  (§ 92 GO NRW, § 57 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Bestätigungsvermerk (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Bestimmung der Restnutzungsdauer (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Beteiligung „spartenbezogenes“ Unternehmen (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Beteiligung an einer Holdinggesellschaft (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Beteiligung Dritter als Prüfer (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Beteiligungen mehrerer Gemeinden an einem Unternehmen (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Beteiligungen mit gemeindlicher Bedeutung (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Beteiligungen mit untergeordneter Bedeutung (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Bewertung der Baudenkmäler (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Bewertung von Aktien (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Bewertung von bebauten Grundstücken (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Bewertung von Beteiligungen (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Bewertung von Grund und Boden (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Bewertung von Infrastrukturvermögen (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Bewertung von Sondervermögen (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Bewertung von Unternehmen (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Bewertung von Vermögensgegenständen der Kulturpflege (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Bewertung von Wertpapieren (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Bilanzansatz mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Eigenkapitalaufbaukonzept (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Ermittlung der Wertansätze (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Eröffnungsbilanzunterlagen (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Ertragswertverfahren (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Feststellung (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Frist der Berichtigung (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Nachholung von Wertansätzen (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Örtliche Prüfung (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Pauschale Ermittlung des Zuwendungsanteils (§ 56 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Pflicht zur Aufstellung (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Rechnungsprüfungsausschuss (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - rechtlich selbstständige Stiftungen (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Sachwertverfahren und NHK (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Sanierungskonzept (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Sondervermögen (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Stellung der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Substanzwertverfahren (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Übernahme von Wertansätzen der Gebührenkalkulation (§ 56 GemHVO NRW)  
Eröffnungsbilanz - Überörtliche Prüfung (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Unternehmen mehrerer Gemeinden als Sachgesamtheit (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Unternehmensbewertung und öffentliche Zwecksetzung (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Vereinfachungen bei der Ertragswertmethode (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Vereinfachungen beim Substanzwertverfahren (§ 55 GemHVO NRW) 
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Eröffnungsbilanz - Verfahrensübersicht zur Feststellung (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Vorsichtig geschätzter Zeitwert (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Wertänderung ergebnisneutral verrechnen (§ 57 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Wertansätze als Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Wertansätze der Anlagen im Bau (§ 55 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Zuständigkeit für die Prüfung (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanz - Zuwendungsanteil für Vermögensgegenstände (§ 56 GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW, § 53 GemHVO NRW)  
Eröffnungsbilanz und überörtliche Prüfung (§ 92 GO NRW) 
Eröffnungsbilanzstichtag als Erwerbszeitpunkt (12. T. GO NRW) 
Eröffnungsbilanzstichtag als fiktiver Erwerbszeitpunkt (7. Abschn. GemHVO NRW) 
Eröffnungsbilanzunterlagen (§ 92 GO NRW) 
Errichtung elektronischer Geschäftsunterlagen (§§ 27, 58 GemHVO NRW) 
Erstattungsverpflichtungen keine Pensionsrückstellungen (§§ 36, 41 GemHVO NRW) 
Erstellen einer örtlichen Abschreibungstabelle (§ 35 GemHVO NRW) 
Erstellung des Inventars (§ 28 GemHVO NRW) 
Erstellung einer Inventurrichtlinie (§ 28 GemHVO NRW) 
Erstellung eines Prüfungsberichtes (§ 116 GO NRW) 
Erstellung eines Versagungsvermerk (§ 101 GO NRW) 
Erster gemeindlicher Gesamtabschluss (12. T. GO NRW, 7. Abschn. GemHVO NRW) 
Erster Rechenschritt zur Ermittlung der Beihilferückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Erstkonsolidierung (12. T. GO NRW, 7. Abschn. GemHVO NRW) 
Erteilung eines Bestätigungsvermerks (§ 101 GO NRW) 
Erträge - Veranschlagung (§ 79 GO NRW) 
Erträge als Rechengröße (§ 93 GO NRW, §§ 2, 11, 17, 27 GemHVO NRW) 
Erträge als Steuerungsinformationen (§ 2 GemHVO NRW) 
Erträge aus Beiträgen (§ 2 GemHVO NRW) 
Erträge im Budget (§ 21 GemHVO NRW) 
Erträge im Ergebnisplan (§§ 2, 11 GemHVO NRW) 
Erträge im NKF-Kontenrahmen (§ 2 GemHVO NRW) 
Erträge und Aufwendungen (§ 38 GemHVO NRW) 
Erträge und Aufwendungen im  gemeindlichen Ergebnisplan (§ 20 GemHVO NRW)  
Erträge und Aufwendungen im NKF-Kontenrahmen (§ 2 GemHVO NRW) 
Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung (§ 27 GemHVO NRW) 
Ertragswirksame Auflösung investiver Zuwendungen (§ 43 GemHVO NRW) 
Ertragszuordnung am Beispiel der Steuererhebung (§ 11 GemHVO NRW) 
Ertragszuordnung bei Festsetzungsbescheiden (§ 77 GO NRW, §§ 11 GemHVO NRW) 
Ertragszuordnung bei Vorauszahlungsbescheiden (§ 77 GO NRW, §§ 11 GemHVO NRW)  
Erweiterung der Bekanntmachung (§ 96 GO NRW 
Erweiterung des Ergebnisplans für die Festsetzung in der Haushaltssatzung (§ 2 GemHVO NRW) 
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (§ 3 GemHVO NRW) 
Erwerb von Finanzanlagen (§ 3 GemHVO NRW) 
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (§ 3 GemHVO NRW) 
Erwerb von Vermögensgegenständen (§ 90 GO NRW) 
Erwerbszeitpunkt im Jahr des Abschlussstichtages (12. T. GO NRW) 
Erwerbszeitpunkt nicht Abschlussstichtag des ersten Gesamtabschlusses (7. Abschn. GemHVO NRW) 
Erwerbszeitpunkt nicht tatsächlicher Anschaffungszeitpunkt (7. Abschn. GemHVO NRW) 
EU-Anforderungen für die Vergabe (§ 25 GemHVO NRW 
EU-Beitreibungsgesetz (§ 23 GemHVO NRW) 
Europäische Beihilferecht - Bürgschaften (§ 87 GO NRW) 
F 
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Fachliche Beratung Dritter bei der Verwaltung von Finanzmitteln (§ 89 GO NRW) 
Fachliche Entscheidung über die Beauftragung des Dritten (§ 103 GO NRW) 
Fachliche Weisungsfreiheit (§ 104 GO NRW) 
Fahrzeuge (§ 41 GemHVO NRW) 
Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung - Anzeigepflicht (§§ 75, 95 GO NRW) 
Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung und Haushaltssicherungskonzept (§§ 75, 95 GO NRW) 
Fehlende Außerordentlichkeit (§ 2 GemHVO NRW) 
Fehlende Bekanntmachung der Haushaltssatzung (§ 82 GO NRW) 
Fehlende Haushaltssatzung und Haushaltssicherungskonzept (§ 82 GO NRW) 
Fertigungseinzelkosten (§ 33 GemHVO NRW) 
Fertigungsgemeinkosten (§ 33 GemHVO NRW) 
Festbewertung (§ 28 GemHVO NRW) 
Festlegung der „Erheblichkeit“ (§ 83 GO NRW) 
Festlegung der einzelnen Instandhaltungsmaßnahmen (§ 36 GemHVO NRW) 
Festlegung der örtlichen Nutzungsdauern (§ 35 GemHVO NRW) 
Festlegung des Abschlussstichtages (12. T. GO NRW, 7. Abschn. GemHVO NRW) 
Festlegung des Auflösungszeitraumes für Sonderposten (§ 56 GemHVO NRW) 
Festlegung des Kontrolltermins (§ 28 GemHVO NRW) 
Festlegung eines Erwerbsstichtages (12. T. GO NRW, 7. Abschn. GemHVO NRW) 
Festlegung produktorientierter Ziele (§ 12 GemHVO NRW) 
Festlegung von Leistungskennzahlen (§§ 12, 40 GemHVO NRW) 
Festlegung von Leistungsmengen (§ 40 GemHVO NRW) 
Festlegung von Wertgrenzen für Investitionen (§§ 3, 4, 14 GemHVO NRW) 
Festlegung von Zielen (§ 12 GemHVO NRW) 
Festlegungen für den Nachtragshaushaltsplan (§ 81 GO NRW) 
Festsetzung der Kredite für Investitionen, Kreditermächtigung (§ 78 GO NRW) 
Festsetzung der Steuersätze (§ 78 GO NRW) 
Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen (§ 78 GO NRW) 
Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 78 GO NRW) 
Festsetzungen aus dem Ergebnisplan (§ 78 GO NRW) 
Festsetzungen aus dem Finanzplan (§ 78 GO NRW) 
Festsetzungen aus dem Haushaltsplan (§ 78 GO NRW) 
Festsetzungen in der Haushaltssatzung (§ 78 GO NRW) 
Feststellung der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Feststellung der Forderungsrisiken (§ 41 GemHVO NRW) 
Feststellung des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Feststellung des Investitionsbedarfs (§ 14 GemHVO NRW) 
Feststellung des Jahresabschlusses (§ 96 GO NRW) 
Feststellung des Kreditbedarfs (§ 86 GO NRW) 
Feststellung einer Zahlungsverpflichtung (§ 30 GemHVO NRW) 
Feststellungsbeschluss (§§ 96, 116 GO NRW) 
Festwerte und Abschreibungen (§ 34 GemHVO NRW) 
Festwerte und Investitionen (§ 34 GemHVO NRW) 
Festwerte und Sonderposten (§ 43 GemHVO NRW) 
Festwertverfahren (§ 41 GemHVO NRW) 
Feuerschutzpauschale - Bemessung der Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW) 
Feuerschutzpauschale (§ 43 GemHVO NRW) 
Fiktion der Steuerpflicht (§ 50 GemHVO NRW) 
Fiktion des Haushaltsausgleichs (§ 75 GO NRW) 
Fiktiver Erwerbszeitpunkt im Jahr des Abschlussstichtages (7. Abschn. GemHVO NRW) 
Finanzanlagen (§ 41, 53 GemHVO NRW) 
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Finanzausschuss des Rates  (§ 80 GO NRW)  
Finanzbuchhaltung - Aufgabe (§ 93 GO NRW) 
Finanzbuchhaltung - Aufsicht über (§ 31 GemHVO NRW) 
Finanzbuchhaltung - Dezentrale Aufgabenerledigung (§ 93 GO NRW) 
Finanzbuchhaltung - Prüfungen bei Dritten (§ 94 GO NRW) 
Finanzbuchhaltung - Übernahme von Aufgaben von Dritten (§ 94 GO NRW) 
Finanzbuchhaltung - Übertragung auf Dritte (§ 94 GO NRW) 
Finanzbuchhaltung - Verantwortlichkeiten (§ 93 GO NRW) 
Finanzbuchhaltung - Zweck und Inhalte (§ 93 GO NRW) 
Finanzbuchhaltung (§ 93 GO NRW) 
Finanzbuchhaltung und Kosten- und Leistungsrechnung (§ 18 GemHVO NRW) 
Finanzergebnis (§ 2, 38 GemHVO NRW) 
Finanzerträge (§ 2 GemHVO NRW) 
Finanzgeschäfte - laufende Überwachung (§ 89 GO NRW) 
Finanzielles Abhängigkeitsverhältnis zur Gemeinde (§ 50 GemHVO NRW) 
Finanzierung laufender Maßnahmen (§ 23 GemHVO NRW) 
Finanzierungs-Leasing (§ 33 GemHVO NRW) 
Finanzierungstätigkeit im Finanzplan (§§ 3, 20 GemHVO NRW) 
Finanzierungstätigkeit im NKF-Kontenrahmen (§ 3 GemHVO NRW) 
Finanzierungstätigkeit in der Finanzrechnung (§ 39 GemHVO NRW) 
Finanzmanagement mit Unterstützung Dritter (§ 30 GemHVO NRW 
Finanzmittel sonstiger Dritter (§§ 16, 27, 30 GemHVO NRW) 
Finanzmittel und andere öffentliche Haushalte (§§ 16, 27, 30 GemHVO NRW) 
Finanzmittelbeschaffung - Rangfolge (§ 77 GO NRW) 
Finanzmittelfehlbetrag (§§ 3, 39 GemHVO NRW) 
Finanzmittelkonten (§ 30 GemHVO NRW) 
Finanzmitteln für Investitionen (§ 23 GemHVO NRW) 
Finanzmittelüberschuss (§§ 3, 39 GemHVO NRW) 
Finanzplan (§ 79 GO NRW, § 1, 3 GemHVO NRW) 
Finanzrechnung - Ausweis der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 89 GO NRW) 
Finanzrechnung (§§ 95, 103 GO NRW, §§ 37, 39 GemHVO NRW)  
Floor - Zinsuntergrenze (§ 86 GO NRW) 
Folgekonsolidierungen (§ 50 GemHVO NRW) 
Folgekosten gemeindlicher Investitionen (§ 14 GemHVO NRW) 
Folgeprüfungen (§ 103 GO NRW) 
Forderungen (§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Forderungen aus Beiträgen (§ 41 GemHVO NRW) 
Forderungen aus Gebühren (§ 41 GemHVO NRW) 
Forderungen aus Steuern (§ 41 GemHVO NRW) 
Forderungen aus Transferleistungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Forderungen der Gemeinde (§ 26 GemHVO NRW) 
Forderungen in laufenden Verfahren (§ 36 GemHVO NRW) 
Forderungseinzug (§ 30 GemHVO NRW) 
Forderungsspiegel - Ausweis von Beiträgen (§ 46 GemHVO NRW) 
Forderungsspiegel - Ausweis von Forderungen aus Transferleistungen (§ 46 GemHVO NRW) 
Forderungsspiegel - Ausweis von Gebühren(§ 46 GemHVO NRW) 
Forderungsspiegel - Ausweis von öffentlich-rechtliche n Forderungen (§ 46 GemHVO NRW) 
Forderungsspiegel - Ausweis von privatrechtlichen Forderungen (§ 46 GemHVO NRW) 
Forderungsspiegel - Ausweis von Steuern (§ 46 GemHVO NRW) 
Forderungsspiegel - Inhalte (§ 46 GemHVO NRW)   
Forderungsspiegel (§§ 26, 41, 46, 53 GemHVO NRW)  
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Form der Teilergebnispläne (§ 4 GemHVO NRW) 
Form der Teilfinanzpläne (§ 4 GemHVO NRW) 
Formale Wirkungen der Planfortschreibung (§ 22 GemHVO NRW) 
Formen der Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung (§ 102 GO NRW) 
Formen der Nebenbestimmungen zum HSK (§ 76 GO NRW) 
Formen der Nebenbestimmungen zur Genehmigung (§ 75 GO NRW) 
Formen des Verfügbarhaltens der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Forsten (§ 41 GemHVO NRW) 
Fortdauer der Aufbewahrungsfrist (§ 58 GemHVO NRW) 
Fortführung eingeleiteter Sanierungsmaßnahmen (§ 76 GO NRW) 
Fortgeschriebener Ansatz für das Haushaltsjahr (§ 38 GemHVO NRW) 
Fortschreibung der Haushaltsplanung - Beifügung von Anlagen (§ 9 GemHVO NRW) 
Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (§ 84 GO NRW, § 9 GemHVO NRW)  
Fortschreibung des Beteiligungsberichtes (§ 117 GO NRW) 
Fortschreibung von aktivischen Unterschiedsbeträgen (§ 50 GemHVO NRW) 
Fortschreibung von passiven Unterschiedsbeträgen (§ 50 GemHVO NRW) 
Fortsetzung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft (§82 GO NRW, § 23 GemHVO NRW) 
Fortsetzung von Investitionsmaßnahmen (§ 83 GO NRW)   
Forward Rate Agreements - FRAs (§ 86 GO NRW) 
Freigabe von DV-Buchführungsverfahren (§§ 27, 31 GemHVO NRW) 
Freigabe von Zahlungsaufträgen (§ 30 GemHVO NRW) 
Freihändige Vergabe (§ 25 GemHVO NRW) 
Freistellungsansprüche für Pensionsrückstellungen beim Dienstherrn (§ 36 GemHVO NRW) 
Freiwillige Veröffentlichung des Prüfungsberichtes (10. Teil der GO NRW) 
Fremde Finanzmittel (§ 79 GO NRW, §§ 16, 30, 31, 39, 41 GemHVO NRW) 
Fremde Finanzmittel als durchlaufende Finanzmittel (§ 27 GemHVO NRW) 
Fremde Währung - Kredite für Investitionen (§ 86 GO NRW) 
Fremde Währung - Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 89 GO NRW) 
Fremdwährungsforderungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Fremdwährungsumrechnung (§ 86 GO NRW) 
Fremdwährungsverbindlichkeiten (§ 41 GemHVO NRW) 
Frist der Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen (§ 92 GO NRW) 
Frist der Bestätigung des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Frist für den Beschluss über die Nachtragssatzung (§ 81 GO NRW) 
Frist für die Anzeige der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Frist für die Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat (§ 95 GO NRW) 
Frist zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Fristbeginn der Aufbewahrung (§ 58 GemHVO NRW) 
Fristen bei der Bekanntmachung (§ 80 GO NRW) 
Fristigkeiten von Forderungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Fristsetzung für die Erhebung von Einwendungen (§ 80 GO NRW) 
Fristsetzung für die Feststellung des Jahresabschlusses (§ 96 GO NRW) 
Fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 84 GO NRW)  
Funktion des Gesamtlageberichtes (§ 51 GemHVO NRW 
Funktionen der gemeindlichen Bilanz (§ 41 GemHVO NRW)  
Funktionen des Anhangs (§ 44 GemHVO NRW) 
Funktionen des gemeindlichen Anhangs (§ 44 GemHVO NRW)  
Funktionen des gemeindlichen Haushaltsplans (§ 79 GO NRW)  
Funktionen gemeindlicher Kennzahlen (§ 12 GemHVO NRW) 
G 
Gebot zur angemessenen Liquiditätsplanung (§ 75 GO NRW) 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

SACHTTHEMEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT  

SACHTHEMENÜBERSICHT 3046 

Gebrauch der Genehmigungsfiktion bei der allgemeinen Rücklage (§ 75 GO NRW) 
Gebühren (§§ 2 GemHVO NRW) 
Gebührenhaushalte nach Abgabenrecht (§ 4 GemHVO NRW) 
Gegenleistungsverpflichtung als immaterieller Vermögensgegenstand (§ 41 GemHVO NRW) 
Gegenleistungsverpflichtung des Dritten (§ 41 GemHVO NRW) 
Geldanlagen - Verwaltung (§ 90 GO NRW) 
Geldanlagen der Gemeinde nach besonderen Anlagegrundsätzen (§ 90 GO NRW) 
Geleistete Anzahlungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (§ 41 GemHVO NRW) 
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte (§ 41 GemHVO NRW) 
Geleistete Anzahlungen beim Anlagevermögen (§ 41 GemHVO NRW) 
Geleistete Anzahlungen beim Umlaufvermögen (§ 41 GemHVO NRW) 
Geleistete Zuwendungen für Investitionen (§ 14 GemHVO NRW) 
Geltung der Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen (§ 92 GO NRW) 
Geltung der Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre (§ 78 GO NRW) 
Geltung der Vorschriften für die Haushaltssatzung (§ 81 GO NRW) 
Geltung des Periodisierungsprinzips (§ 32 GemHVO NRW) 
Geltung des Trennungsgrundsatzes bei der Zahlungsabwicklung (§ 93 GO NRW) 
Geltung des Trennungsgrundsatzes für die Rechnungsprüfung (§ 93 GO NRW) 
Geltungsdauer der Ermächtigungen in der Haushaltssatzung (§ 89 GO NRW) 
Geltungsdauer der Haushaltssatzung (§ 78 GO NRW) 
Geltungsdauer der Kreditermächtigung (§ 86 GO NRW) 
Geltungsdauer der Verpflichtungsermächtigungen (§ 85 GO NRW) 
Geltungsdauer des Höchstbetrages für Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 89 GO NRW) 
Gemeinde als Steuerberechtigter (§ 50 GemHVO NRW) 
Gemeinde als Treugeber (§§ 33, 41 GemHVO NRW) 
Gemeinde als Treuhänder (§§ 33, 41 GemHVO NRW) 
Gemeinde als wirtschaftlicher Eigentümer (§ 33 GemHVO NRW) 
Gemeindegliedervermögen (§§ 97, 99, 103 GO NRW, § 41 GemHVO NRW) 
Gemeindehaushaltsverordnung (Einführung) 
Gemeindeordnung  (Einführung)  
Gemeindeprüfungsanstalt (§ 105 GO NRW) 
Gemeindeverbände (§ 41 GemHVO NRW) 
Gemeindevermögen mit besonderem Wert (§ 90 GO NRW) 
Gemeindliche Anlagenbuchhaltung (§ 45 GemHVO NRW) 
Gemeindliche Beteiligungsstruktur (§ 117 GO NRW) 
Gemeindliche Betriebe als assoziierte Unternehmen (§ 50 GemHVO NRW) 
Gemeindliche Betriebe als Teilkonzerne (§ 116 GO NRW) 
Gemeindliche Bilanz und NKF-Kontenrahmen (§ 41 GemHVO NRW) 
Gemeindliche Buchführung (§ 27 GemHVO NRW) 
Gemeindliche Haushaltssatzung (§§ 78, 101 GO NRW, § 23 GemHVO NRW) 
Gemeindliche Haushaltswirtschaft - Fortsetzung (§ 82 GO NRW) 
Gemeindliche Haushaltswirtschaft (§§ 75, 101 GO NRW) 
Gemeindliche Kosten- und Leistungsrechnung (§ 18 GemHVO NRW) 
Gemeindliche Steuerung und Zielstruktur (§ 12 GemHVO NRW) 
Gemeindliche Steuerungsfelder (§ 12 GemHVO NRW) 
Gemeindliche Vermögensgegenstände (§ 33 GemHVO NRW) 
Gemeindliche Ziele und Budgetierung (§ 12 GemHVO NRW) 
Gemeindlicher Haushaltsplan (§ 79 GO NRW, § 23 GemHVO NRW) 
Gemeindlicher Kontenplan und finanzstatistische Anforderungen (§ 27 GemHVO NRW) 
Gemeindliches Vermögen für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben (§ 90 GO NRW) 
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Gemeinkosten (§ 33 GemHVO NRW) 
Genehmigung der Kreditaufnahme bei vorläufiger Haushaltsführung (§ 82 GO NRW) 
Genehmigung der Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 GO NRW) 
Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 GO NRW) 
Genehmigung für die Umwandlung des Stiftungszwecks (§100 GO NRW 
Genehmigung nach § 75 Abs. 4 und § 76 Abs. 2 GO NRW (§ 76 GO NRW) 
Genehmigung nicht für die Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Genehmigungsbedarf unter gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten (§ 86 GO NRW) 
Genehmigungserfordernisse bei Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 GO NRW) 
Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 GO NRW) 
Genehmigungsfiktion bei Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 GO NRW) 
Generalnorm (§§ 95, 116 GO NRW) 
Gepfändete Vermögensgegenstände (§ 33 GemHVO NRW) 
Gerichtliche Zwangsvollstreckung (§ 23 GemHVO NRW) 
Geringwertige Vermögensgegenstände (§§ 33, 35 GemHVO NRW) 
Geringwertige Vermögensgegenstände und Inventur (§ 29 GemHVO NRW) 
Geringwertige Wirtschaftsgüter (§ 33 GemHVO NRW) 
Geringwertige Wirtschaftsgüter und Inventurvereinfachung (§ 29 GemHVO NRW) 
Gesamtabschluss - Anzeige (§ 116 GO NRW) 
Gesamtabschluss - Aufstellung (§ 116 GO NRW) 
Gesamtabschluss - Begriff „Untergeordnete Bedeutung“ (§ 116 GO NRW) 
Gesamtabschluss - Beifügung des Gesamtlageberichtes (§ 51 GemHVO NRW) 
Gesamtabschluss - Bestätigung (§ 116 GO NRW) 
Gesamtabschluss - Betriebe von untergeordneter Bedeutung (§ 116 GO NRW) 
Gesamtabschluss - Konsolidierungskreis  (§ 116 GO NRW) 
Gesamtabschluss - Prüfung (§ 116 GO NRW) 
Gesamtabschluss - Prüfung der Einzelabschlüsse (§ 116 GO NRW) 
Gesamtabschluss (§ 116 GO NRW; § 49 GemHVO NRW; 7. Abschn. GemHVO NRW)  
Gesamtabschluss bei fehlender Vollkonsolidierung (§ 116 GO NRW) 
Gesamtabschluss und Jahreseröffnungsbilanz (12. T. GO NRW; 7. Abschn. GemHVO NRW) 
Gesamtabschlussprüfung (§ 101 GO NRW) 
Gesamtabschlussterminplan (7. Abschn. GemHVO NRW) 
Gesamtabschlussunterlagen der Gemeinde (§§ 103, 116 GO NRW) 
Gesamtanhang (§§ 103, 116 GO NRW; §§ 49, 51 GemHVO NRW) 
Gesamtanlagenspiegel (§ 49 GemHVO NRW) 
Gesamtbetrachtung der geleisteten Zuwendungen der Gemeinde (§ 43 GemHVO NRW) 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 85 GO NRW) 
Gesamtbilanz (§ 103 GO NRW) 
Gesamtbilanz (§ 116 GO NRW, § 49 GemHVO NRW) 
Gesamtbilanzgliederungsschema (§ 50 GemHVO NRW) 
Gesamtbild über die tatsächlichen Verhältnisse (§ 33 GemHVO NRW) 
Gesamtdeckung - Erträge und Aufwendungen (§ 20 GemHVO NRW) 
Gesamtentwicklungsprognose (§ 51 GemHVO NRW) 
Gesamtergebnisrechnung (§§ 103, 116 GO NRW; § 49 GemHVO NRW) 
Gesamtgeschäftsbericht der Gemeinde (§ 51 GemHVO NRW) 
Gesamtkapitalflussrechnung (§ 103 GO NRW; § 51 GemHVO NRW) 
Gesamtkostenverfahren - GKV (§ 52 GemHVO NRW) 
Gesamtlagebericht (§§ 103, 116 GO NRW; § 49, 51 GemHVO NRW) 
Gesamtschuldnerschaft (§ 41 GemHVO NRW) 
Gesamtsteuerung (Einführung) 
Gesamtübersicht im Vorbericht (§ 1, 7 GemHVO NRW) 
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Gesamtübersicht über die haushaltwirtschaftlichen Unterlagen (§ 79 GO NRW) 
Gesamtübersicht über die Sondervermögen (§ 1 GemHVO NRW) 
Gesamtverbindlichkeitenspiegel (§ 49 GemHVO NRW) 
Geschäfte mit nahestehenden Betrieben (§ 44 GemHVO NRW) 
Geschäfte mit nahestehenden Personen (§ 44 GemHVO NRW) 
Geschäftsausstattung (§ 41 GemHVO NRW) 
Geschäftsbericht der Gemeinde (§ 48 GemHVO NRW) 
Geschäftsbesorgung in öffentlich-rechtlicher Form (§ 94 GO NRW) 
Geschäftsbesorgung in privatrechtlicher Form (§ 94 GO NRW) 
Geschäftskonten (§ 30 GemHVO NRW) 
Geschäftsvorfälle der Gemeinde (§ 93 GO NRW) 
Geschäftsvorfälle der Sondervermögen und Treuhandvermögen (§ 93 GO NRW) 
Gesetzlich bestimmte Bilanzierungsgrundsätze (§ 41 GemHVO NRW) 
Gesetzlich bestimmte Grundsätze (§ 93 GO NRW, § 27 GemHVO NRW) 
Gesetzliche Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung (§ 103 GO NRW) 
Gesetzliche Aufsichtsmittel (§ 75 GO NRW) 
Gesetzliche Vorschriften für die Haushaltsplanung (§ 101 GO NRW) 
Gesetzliche Vorschriften für die Haushaltsrechnung (§ 101 GO NRW) 
Gesondert zu bilanzierende Sondervermögen (§ 97 GO NRW) 
Gestaltung der Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW) 
Gestaltung der gemeindlichen Bilanz (§ 95 GO NRW) 
Gestaltung der gemeindlichen Ergebnisrechnung (§ 95 GO NRW) 
Gestaltung der gemeindlichen Finanzrechnung (§ 95 GO NRW) 
Gestaltung der örtlichen Gesamtabschlussrichtlinie (7. Abschn. GemHVO NRW) 
Gestaltung der örtlichen Prüfung (§ 102 GO NRW) 
Gestaltung der Teilpläne (§ 4 GemHVO NRW) 
Gestaltung der Teilrechnungen (§ 95 GO NRW, § 40 GemHVO NRW) 
Gestaltung des Anhangs (§ 95 GO NRW, § 44 GemHVO NRW) 
Gestaltung des Anlagenspiegels (§ 45 GemHVO NRW) 
Gestaltung des Bestätigungsvermerks (§ 101 GO NRW) 
Gestaltung des Beteiligungsberichtes (§ 52 GemHVO NRW) 
Gestaltung des Gesamtanhangs (§ 116 GO NRW, § 51 GemHVO NRW) 
Gestaltung des Gesamtlageberichts (§ 116 GO NRW, § 51 GemHVO NRW) 
Gestaltung des Lageberichts (§ 95 GO NRW; § 48 GemHVO NRW)  
Gestaltung des Vorberichtes“ (§ 7 GemHVO NRW)  
Gestaltung des Gesamtanhangs) 
Gestaltung des Lageberichts (§ 95 GO NRW, § 48 GemHVO NRW) 
Gestaltung des örtlichen Positionenplans (§ 50 GemHVO NRW) 
Gestaltung einer Fibu-Kontierungsnummer (§ 27 GemHVO NRW) 
Gestaltungsmöglichkeiten bei Budgets (§ 21 GemHVO NRW) 
Gewährleistung des Verfügbarhaltens (§ 58 GemHVO NRW) 
Gewährung investiver Zuwendungen an gemeindliche Betriebe (§ 43 GemHVO NRW) 
Gewährung von Bürgschaften (§ 87 GO NRW) 
Gewährung von Investitionszuschüssen (§§ 3, 43 GemHVO NRW) 
Gewährverträge - Anzeigepflichten (§ 87 GO NRW) 
Gewerbesteuer - Bemessung der Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW) 
Gewinn- und Verlustrechnungen im Beteiligungsbericht (§ 52 GemHVO NRW) 
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung (§ 41 GemHVO NRW) 
Gleisanlagen und andere Anlagen (§ 41 GemHVO NRW) 
Gliederung der Aktivseite der Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Gliederung der Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

SACHTTHEMEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT  

SACHTHEMENÜBERSICHT 3049 

Gliederung der Ergebnisrechnung (§ 38 GemHVO NRW) 
Gliederung der Eröffnungsbilanz (§ 53 GemHVO NRW) 
Gliederung der Finanzrechnung (§ 39 GemHVO NRW) 
Gliederung der GuV beim Gesamtkostenverfahren (§ 116 GO NRW; §§ 49, 52 GemHVO NRW) 
Gliederung der GuV beim Umsatzkostenverfahren (§ 116 GO NRW; §§ 49, 52 GemHVO NRW) 
Gliederung der Haushaltssatzung (§ 78 GO NRW) 
Gliederung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (§ 84 GO NRW)  
Gliederung der Nachtragssatzung bzw. Haushaltssatzung (§ 81 GO NRW) 
Gliederung der Passivseite der Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Gliederung der Produktbereiche (§ 4 GemHVO NRW) 
Gliederung der Teilergebnispläne (§ 4 GemHVO NRW) 
Gliederung der Teilfinanzpläne (§ 4 GemHVO NRW) 
Gliederung der Teilpläne (§ 4 GemHVO NRW) 
Gliederung der Teilrechnungen (§ 40 GemHVO NRW) 
Gliederung des Anhangs (§ 44 GemHVO NRW) 
Gliederung des Anlagenspiegels (§ 45 GemHVO NRW) 
Gliederung des Forderungsspiegels (§ 46 GemHVO NRW) 
Gliederung des Ergebnisplans (§ 11 GemHVO NRW) 
Gliederung des Finanzplans (§ 11 GemHVO NRW) 
Gliederung des Gesamtanhangs (§ 49 GemHVO NRW) 
Gliederung des Gesamteigenkapitalspiegels (§ 49 GemHVO NRW) 
Gliederung des Gesamtlageberichts (§ 49 GemHVO NRW) 
Gliederung des Haushaltsplans (§ 79 GO NRW, § 1,4 GemHVO NRW) 
Gliederung des Haushaltsplans in produktorientierte Teilpläne (§ 4 GemHVO NRW) 
Gliederung des Verbindlichkeitenspiegels (§ 47 GemHVO NRW)   
Gliederung einer Gesamtabschlussrichtlinie (7. Abschnitt der GemHVO NRW) 
Gliederungsschema der Ergebnisrechnung (§ 38 GemHVO NRW) 
Gliederungsschema der Finanzrechnung (§ 39 GemHVO NRW) 
Gliederungsschema für die Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Gliederungsstufen des Haushalts (§ 4 GemHVO NRW) 
Gliederungsstufen unterhalb der Produktbereiche (§ 4 GemHVO NRW) 
Gliederungsziffern der Produktbereiche (§ 4 GemHVO NRW) 
Grabnutzungsgebühren (§ 42 GemHVO NRW) 
Grenzen der Budgetgestaltung (§ 21 GemHVO NRW) 
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (§ 41 GemHVO NRW) 
Grundlage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft (§ 79 GO NRW) 
Grundlagen der Bilanzierung (§ 41 GemHVO NRW) 
Grundlagen der Haushaltsplanung (§ 79 GO NRW) 
Grundlagen der Haushaltsreform (Einführung) 
Grundlagen der Haushaltswirtschaft (§ 83 GO NRW) 
Grundlagen der Rückstellungsbildung (§ 88 GO NRW) 
Grundlagen der Zuwendungsgewährung (§ 1 GemHVO NRW) 
Grundsatz „Fiktion der wirtschaftlichen Einheit“ (12. T. GO NRW, 7. Abschn. GemHVO NRW) 
Grundsatz „Sicherung der Aufgabenerfüllung“ (§ 75 GO NRW) 
Grundsatz der Aktualität (§ 96, § 116 GO NRW, § 27 GemHVO NRW), 
Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 32 GemHVO NRW), 
Grundsatz der Bilanzidentität (§ 32 GemHVO NRW), 
Grundsatz der Bilanzierungswahrheit (§ 95, § 116 GO NRW), 
Grundsatz der Bilanzkontinuität (§ 32 GemHVO NRW) 
Grundsatz der Buchführungswahrheit (§ 27 GemHVO NRW), 
Grundsatz der Einheitlichkeit des Ausweises (§ 49 GemHVO NRW)), 
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Grundsatz der Einzelbewertung (§ 32 GemHVO NRW), 
Grundsatz der Einzelveranschlagung (§ 11 GemHVO NRW) 
Grundsatz der Eliminierung konzerninterner Beziehungen (§ 50 GemHVO NRW), 
Grundsatz der Fiktion der rechtlichen Einheit (§ 116 GO NRW), 
Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 20 GemHVO NRW)  
Grundsatz der Haushaltsklarheit (§ 11 GemHVO NRW) 
Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit  (§§ 91, 93 GO NRW, §§ 1, 11, 27 GemHVO NRW)  
Grundsatz der Jährlichkeit und Grundsatz der zeitlichen Bindung (§ 22 GemHVO NRW) 
Grundsatz der Klarheit (§ 91 GO NRW, §§ 27, 28, 41 GemHVO NRW), 
Grundsatz der Periodenabgrenzung (§ 32 GemHVO NRW), 
Grundsatz der Relevanz (§ 27 GemHVO NRW) 
Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit (§ 27 GemHVO NRW) 
Grundsatz der Stetigkeit (§§ 27, 32, § 41 GemHVO NRW), 
Grundsatz der Übersichtlichkeit (§ 27 GemHVO NRW), 
Grundsatz der Vollständigkeit (§ 91 GO NRW, § 27, § 41 GemHVO NRW), 
Grundsatz der Vollständigkeit des Konsolidierungskreises (§ 116 GO NRW), 
Grundsatz der Vorsicht (§ 91 GO NRW, § 32, § 35 GemHVO NRW), 
Grundsatz der Wesentlichkeit (§ 116 GO NRW, § 32, 49 GemHVO NRW) 
Grundsatz der Wesentlichkeit im Rahmen der Rechnungsprüfung (10. Teil der GO NRW) 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit (§ 91 GO NRW, § 28 GemHVO NRW) 
Grundsatz des Nachweises der Recht- und Ordnungsmäßigkeit (§ 95 GO NRW, § 27 GemHVO NRW) 
Grundsatz des Saldierungsverbots (§ 41 GemHVO NRW), 
Grundsätze der Berichterstattung (§ 101 GO NRW) 
Grundsätze der Bilanzierung (§ 91 GO NRW) 
Grundsätze der Einheitlichkeit (§ 50 GemHVO NRW) 
Grundsätze der Einheitlichkeit für den Gesamtabschluss (§ 50 GemHVO NRW) 
Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 GO NRW) 
Grundsätze der Inventur (§ 28 GemHVO NRW) 
Grundsätze für den gemeindlichen Haushaltsplan (§§ 1, 11 GemHVO NRW) 
Grundsätze für den ordnungsgemäßen Gesamtabschluss (§ 116 GO NRW) 
Grundsätze für die Bilanzierung (§ 91 GO NRW) 
Grundsätze für die Gliederung der Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Grundsätze für Haushaltssicherungskonzepte (§ 5 GemHVO NRW) 
Grundsätze für Inventur, Inventar und Bilanz (§ 91 GO NRW; §§ 28, 41, 53 GemHVO NRW) 
Grundsätze für Vermögen und Verbindlichkeiten (§ 91 GO NRW) 
Grundsätze ordnungsgemäßer Planung (§ 84 GO NRW)  
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen - GoA (§ 101 GO NRW) 
Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung im Beteiligungsbericht  (§ 52 GemHVO NRW) 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (§ 91, 92, 93, 95 GO NRW, §§ 11, 27, 32, 41 GemHVO NRW) 
Grundsätze ordnungsmäßiger Datenverarbeitung (§ 27 GemHVO NRW) 
Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen (10. Teil der GO NRW) 
Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (§ 27 GemHVO NRW) 
Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung (§ 90 GO NRW) 
Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (§ 91 GO NRW; §§ 28, 53 GemHVO NRW)  
Grundsätze ordnungsmäßiger Kapitalflussrechnung (§ 51 GemHVO NRW) 
Grundsätze ordnungsmäßiger Kapitalflussrechnung (7. Abschn., § 51 GemHVO NRW) 
Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung (§ 116 GO NRW, § 49 GemHVO NRW) 
Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung (12. Teil der GO NRW) 
Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung (7. Abschnitt der GemHVO NRW) 
Grundsätze ordnungsmäßiger Kosten- und Leistungsrechnungen (§ 18 GemHVO NRW) 
Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (§§ 48, 51, 53 GemHVO NRW)  
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Grundsätze ordnungsmäßiger Planung (§ 84 GO NRW, § 11 GemHVO NRW) 
Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (§ 76 GO NRW, §§ 5, 12, 48, 51, 53 GemHVO NRW) 
Grundsätze zur gemeindlichen Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (§ 48 GemHVO NRW) 
Grundsteuer A - Bemessung der Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW) 
Grundsteuer B - Bemessung der Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW) 
Grundstruktur der  Gesamtergebnisrechnung (§ 50 GemHVO NRW) 
Grundstruktur der Stellenübersicht (§ 8 GemHVO NRW) 
Grundstruktur des Stellenplans (§ 8 GemHVO NRW) 
Grundstücksgleiche Rechte (§ 41 GemHVO NRW) 
Grünflächen (§ 41 GemHVO NRW) 
Gruppen der Sondervermögen (§ 97 GO NRW) 
Gruppenbewertung (§§ 28, 34, 41 GemHVO NRW) 
Gruppenbewertung und Rückstellungen (§ 34 GemHVO NRW) 
H 
Haftung bei Verlusten und Rückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Haftungsverhältnisse - Angaben (§ 47 GemHVO NRW)   
Handelsgesetzbuch (Einführung) 
Handelsrechtliche Ausnahmen von der einheitlichen Bewertung (7. Abschn. GemHVO NRW) 
Handhabung der gemeindlichen Forderungen (§ 26 GemHVO NRW) 
Haushalt als zentrales Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument (Einführung) 
Haushaltsabrechnung (Einführung) 
Haushaltsausführung (Einführung) 
Haushaltsausgleich (§ 75 GO NRW) 
Haushaltsausgleich in jedem Planungsjahr (§ 84 GO NRW)  
Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung (§ 75 GO NRW) 
Haushaltsausgleich und Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW) 
Haushaltsausgleich und Eigenkapital (§ 75 GO NRW) 
Haushaltsausgleich und Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 GO NRW) 
Haushaltsausgleichsregel im NKF (§ 75 GO NRW) 
Haushaltsermächtigung für Kredite für Investitionen (§ 86 GO NRW) 
Haushaltsermächtigungen (§ 11 GemHVO NRW) 
Haushaltsfremde Vorgänge (§ 27 GemHVO NRW) 
Haushaltsgesamtübersicht im Vorbericht (§ 1 GemHVO NRW) 
Haushaltsgrundsatz „Beachtung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts“ (§ 75 GO NRW) 
Haushaltsgrundsatz „Effizienz“ (§ 75 GO NRW) 
Haushaltsgrundsatz „Intergenerative Gerechtigkeit“ (§ 75 GO NRW) 
Haushaltsgrundsatz „Sicherung der Aufgabenerfüllung“ (§ 75 GO NRW) 
Haushaltsgrundsatz „Sparsamkeit“ (§ 75 GO NRW) 
Haushaltsgrundsatz „Verpflichtung zum jährlichen Haushaltsausgleich“ (§ 75 GO NRW) 
Haushaltsgrundsatz „Wirtschaftlichkeit“ (§ 75 GO NRW) 
Haushaltsgrundsätze (§ 75 GO NRW) 
Haushaltsjahr gleich Kalenderjahr (§ 78 GO NRW) 
Haushaltsmäßige Behandlung der geringwertigen Vermögensgegenstände (§ 33 GemHVO NRW) 
Haushaltsmäßige Behandlung von Mündelvermögen (§ 98 GO NRW) 
Haushaltsmäßige Behandlung von unbedeutendem Treuhandvermögen (§ 98 GO NRW) 
Haushaltsmäßige Wirkungen der Übertragbarkeit (§ 22 GemHVO NRW) 
Haushaltsmäßige Zurechnung nach Leistungsbescheid (§ 11 GemHVO NRW) 
Haushaltsmäßiger Nachweis der internen Leistungsbeziehungen (§ 17 GemHVO NRW) 
Haushaltsplan - Aufwendungen (§ 79 GO NRW) 
Haushaltsplan - Auszahlungen (§ 79 GO NRW) 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

SACHTTHEMEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT  

SACHTHEMENÜBERSICHT 3052 

Haushaltsplan - Einzahlungen (§ 79 GO NRW) 
Haushaltsplan - Erträge (§ 79 GO NRW) 
Haushaltsplan - Grundlage der Haushaltswirtschaft (§ 79 GO NRW, § 1 GemHVO NRW) 
Haushaltsplan - Veranschlagung (§ 79 GO NRW) 
Haushaltsplan - Verbindlichkeit (§ 79 GO NRW) 
Haushaltsplan - Verpflichtungsermächtigungen (§ 79 GO NRW) 
Haushaltsplan (§ 79 GO NRW, § 1 GemHVO NRW)  
Haushaltsplan als Grundlage der Haushaltswirtschaft (§ 79 GO NRW, § 11 GemHVO NRW) 
Haushaltsplan für zwei Jahre - Beifügung von Anlagen (§ 9 GemHVO NRW) 
Haushaltsplan für zwei Jahre - Darstellung nach Haushaltsjahren (§ 9 GemHVO NRW) 
Haushaltsplan für zwei Jahre - Ermächtigungen getrennt nach Jahren (§ 9 GemHVO NRW) 
Haushaltsplan für zwei Jahre - Fortschreibung der Planung (§ 9 GemHVO NRW) 
Haushaltsplan für zwei Jahre (§ 9 GemHVO NRW) 
Haushaltsplan und Budgetierung (§ 79 GO NRW) 
Haushaltsplanung (§ 79 GO NRW, § 10 GemHVO NRW) 
Haushaltsplanung für die Sondervermögen (§ 79 GO NRW) 
Haushaltsplanung und Ermächtigungsübertragung (§ 80 GO NRW) 
Haushaltspositionen des Ergebnisplans (§ 2 GemHVO NRW) 
Haushaltspositionen des Finanzplans (§ 3 GemHVO NRW) 
Haushaltspositionen des gemeindlichen Ergebnisplans (§ 2 GemHVO NRW) 
Haushaltspositionen im Teilergebnisplans (§ 4 GemHVO NRW) 
Haushaltsrechtliche Regelungstexte (Einführung)  
Haushaltsrechtliche Vorschriften für die Haushaltsausführung (§ 101 GO NRW) 
Haushaltsrechtliche Vorschriften für die Haushaltsplanung (§ 101 GO NRW) 
Haushaltsrechtliche Vorschriften für die Haushaltsrechnung (§ 101 GO NRW) 
Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen/Finanzstatistischer Doppikrahmen (§ 27 GemHVO NRW) 
Haushaltssatzung - Anzeige (§ 80 GO NRW) 
Haushaltssatzung - Anzeigefrist (§ 80 GO NRW) 
Haushaltssatzung - Eigene Vorschriften der Gemeinde (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssatzung - Festsetzung der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssatzung - Festsetzung der Kreditermächtigung (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssatzung - Festsetzung der Steuersätze (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssatzung - Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssatzung - Festsetzung der Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssatzung - Festsetzung des Gesamtbetrages der Aufwendungen (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssatzung - Festsetzung des Gesamtbetrages der Auszahlungen lfd. Verwalt. (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssatzung - Festsetzung des Gesamtbetrages der Auszahlungen - Invest. (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssatzung - Festsetzung des Gesamtbetrages der Auszahlungen - Finanz. (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssatzung - Festsetzung des Gesamtbetrages der Einzahlungen - lfd. Verwalt. (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssatzung - Festsetzung des Gesamtbetrages der Einzahlungen - Invest. (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssatzung - Festsetzung des Gesamtbetrages der Einzahlungen - Finanz. (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssatzung - Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssatzung - Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssatzung - Festsetzung des Jahres zur Herstellung des Haushaltsausgleichs (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssatzung (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssatzung der Gemeinde (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre (§ 78 GO NRW) 
Haushaltssicherungskonzept - Aufgabenkritik (§ 5 GemHVO NRW) 
Haushaltssicherungskonzept - Bestandteil des Haushaltsplans (§ 95 GO NRW) 
Haushaltssicherungskonzept - Bestätigung des Jahresabschlusses (§ 76, 95 GO NRW, § 37 GemHVO NRW) 
Haushaltssicherungskonzept - Einbeziehung der Organisationseinheiten (§ 5 GemHVO NRW) 
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Haushaltssicherungskonzept - Genehmigung (§ 76 GO NRW) 
Haushaltssicherungskonzept - Konsolidierungspotential aufspüren (§ 5 GemHVO NRW) 
Haushaltssicherungskonzept - Negatives Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Haushaltssicherungskonzept - Stichtag der Eröffnungsbilanz (§ 76 GO NRW) 
Haushaltssicherungskonzept - umfassendes Sanierungskonzept (§ 75 GO NRW) 
Haushaltssicherungskonzept - Ursachenanalyse (§ 5 GemHVO NRW) 
Haushaltssicherungskonzept - Vermeidung der Überschuldung (§ 75 GO NRW) 
Haushaltssicherungskonzept - Zielerreichung und dauerhafte Sicherung (§ 5 GemHVO NRW)  
Haushaltssicherungskonzept (§§ 76, 79 GO NRW, §§ 1, 5 GemHVO NRW) 
Haushaltssicherungskonzept bei der Bestätigung des Jahresabschlusses (§ 76 GO NRW) 
Haushaltssicherungskonzept und vorläufige Haushaltsführung (§ 82 GO NRW) 
Haushaltssicherungskonzept zur Vermeidung der Überschuldung (§ 75 GO NRW) 
Haushaltssicherungskonzeptes als umfassendes Sanierungskonzept (§ 95 GO NRW) 
Haushaltssperre durch den Rat (§ 81 GO NRW) 
Haushaltsvorschriften für Betriebe nach § 114 und § 107 Absatz 2 GO NRW (§ 97 GO NRW) 
Haushaltsvorschriften für Gemeindegliedervermögen (§ 97 GO NRW) 
Haushaltsvorschriften für Stiftungen (§ 97 GO NRW) 
Haushaltsvorschriften für Treuhandvermögen (§ 98 GO NRW)  
Haushaltsvorschriften für unselbstständige  Versicherungseinrichtungen (§ 97 GO NRW) 
Haushaltsvorschriften für unselbstständige Einrichtungen (§ 97 GO NRW) 
Haushaltsvorschriften für unselbstständige Stiftungen (§ 97 GO NRW) 
Haushaltsvorschriften für unselbstständige Unternehmen (§ 97 GO NRW 
Haushaltsvorschriften für unselbstständige Versorgungseinrichtungen (§ 97 GO NRW 
Haushaltswirtschaft und Aufgabenerfüllung (§ 75 GO NRW) 
Haushaltswirtschaft und gemeindliche Aufgabenerfüllung (Einführung) 
Haushaltswirtschaft und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Einführung) 
Haushaltswirtschaftliche Grundsätze (§ 27 GemHVO NRW) 
Haushaltswirtschaftliche Sperre (§§ 23, 24 GemHVO NRW) 
Haushaltswirtschaftliche Sperre des Bürgermeisters (§ 24 GemHVO NRW) 
Haushaltswirtschaftliche Sperre des Kämmerers (§ 24 GemHVO NRW) 
Haushaltswirtschaftliche Sperre des Rates (§ 81 GO NRW) 
Haushaltswirtschaftliche Unterlagen der Gemeinde (§§ 79, 80 GO NRW) 
Haushaltswirtschaftliche Zuordnung (§ 11 GemHVO NRW) 
Haushaltswirtschaftliche Zuordnung nach dem Erfüllungszeitpunkt (§ 19 GemHVO NRW) 
Haushaltswirtschaftlicher Spiegel (§ 44 GemHVO NRW) 
Hebesätze für die Realsteuern (§ 78 GO NRW) 
Herabsetzung von Pensionsrückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Herabsetzung von Pensionsrückstellungen und Aufwendungen (§ 88 GO NRW, § 36 GemHVO NRW) 
Herabsetzung von Rückstellungen (§ 88 GO NRW, § 36 GemHVO NRW) 
Herabsetzung von Rückstellungen aus Beschäftigung (§ 36 GemHVO NRW) 
Herabsetzung von Rückstellungen durch Inanspruchnahme (§ 88 GO NRW, § 36 GemHVO NRW) 
Herabsetzung von Rückstellungen wegen laufender Leistungen (§ 88 GO NRW, § 36 GemHVO NRW) 
Herabsetzung wegen Urlaubsansprüchen und Arbeitszeitguthaben (§ 88 GO NRW) 
Heranziehung der Rechnungsprüfung des Kreises (§ 102 GO NRW) 
Herstellung und Erhaltung bei Straßenbaumaßnahmen (§ 33 GemHVO NRW) 
Herstellungskosten - Nicht einrechenbare Kosten (§ 33 GemHVO NRW) 
Herstellungskosten (§§ 14, 33 GemHVO NRW) 
Herstellungskosten bei bestehenden Gebäuden (§§ 14, 33 GemHVO NRW) 
Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand (§ 33 GemHVO NRW) 
Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand bei Straßen (§ 33 GemHVO NRW) 
Hindernisse für das Inkrafttreten der Haushaltssatzung (§ 78 GO NRW) 
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Hindernisse für die Bekanntmachung der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Hindernisse für die Bekanntmachung des Jahresabschlusses (§ 96 GO NRW 
Hinreichende inhaltliche Bestimmtheit (§ 31 GemHVO NRW) 
Hinweise auf den Buchungsbelegen (§ 27 GemHVO NRW) 
Hinweise zum Bestätigungsvermerk (§ 101 GO NRW) 
Hinzufügung neuer Bilanzposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 89 GO NRW) 
HSK - Ziele und Zwecke (§ 5 GemHVO NRW) 
HSK-Auswahl von Maßnahmen (§ 5 GemHVO NRW) 
HSK-Bezugsgröße „Allgemeine Rücklage“ (§ 76 GO NRW) 
HSK-Bezugsgröße „Schlussbilanz“ (§ 76 GO NRW) 
HSK-Entscheidungen über Maßnahmen treffen  
HSK-Sanierungspotentiale erschließen (§ 5 GemHVO NRW) 
HSK-Ursachenanalyse (§ 5 GemHVO NRW) 
I 
Identifikationen der Buchenden (§ 31 GemHVO NRW) 
Immaterielle Vermögensgegenstände (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (§§ 41, 43, 53 GemHVO NRW) 
Immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens (§ 41 GemHVO NRW) 
Imparitätsprinzip (§ 32 GemHVO NRW) 
Implementierung des Sanierungskonzepts (§ 76 GO NRW) 
Inanspruchnahme anderer Budgetpositionen (§ 21 GemHVO NRW) 
Inanspruchnahme anderer Haushaltspositionen (§ 21 GemHVO NRW) 
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§§ 75, 78 GO NRW) 
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vor allgemeiner Rücklage (§ 75 GO NRW) 
Inanspruchnahme der Ermächtigungen für Investitionen (§ 23 GemHVO NRW) 
Inanspruchnahme der Ermächtigungen wegen Aufgabenerfüllung (§ 23 GemHVO NRW) 
Inanspruchnahme der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 78 GO NRW) 
Inanspruchnahme der Rückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Information des Rates über das Prüfungsergebnis (§§ 96, 116 GO NRW) 
Information des Rates über die örtlichen Vorschriften (§ 31 GemHVO NRW) 
Information des Rates über die übertragene Kreditermächtigung (§ 86 GO NRW) 
Information des Rates über die übertragenen Verpflichtungsermächtigungen (§ 85 GO NRW) 
Informationen im gemeindlichen Beteiligungsbericht (§ 52 GemHVO NRW) 
Informationen über die Entlastung des Bürgermeisters (§ 96 GO NRW 
Informationsbegriffe des gemeindlichen Anhangs (§ 44 GemHVO NRW) 
Informationspflicht gegenüber dem Rat bei Ermächtigungsübertragungen (§ 22 GemHVO NRW) 
Informationspflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde - vorläufige Haushaltswirtschaft (§ 82 GO NRW) 
Informationspflichten der Gemeinde (§ 117 GO NRW) 
Informationspflichten des Bürgermeisters (§§ 80, 95, 116 GO NRW) 
Informationspflichten gegenüber dem Rat (§ 24 GemHVO NRW) 
Informationsrechte des Prüfers gegenüber betrieblichen Abschlussprüfern (§ 103 GO NRW) 
Informationsrechte des Prüfers in der Prüfung (§ 103 GO NRW) 
Infrastrukturvermögen (§§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Infrastrukturvermögen auf fremden Grund und Boden (§ 41 GemHVO NRW) 
Inhalt der Abschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Inhalt der Bestätigung des Bürgermeisters (§ 95 GO NRW) 
Inhalt der Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Inhalt der Ergebnisrechnung (§ 38 GemHVO NRW) 
Inhalt der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Inhalt der Finanzrechnung (§ 39 GemHVO NRW) 
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Inhalt der Gesamtabschlussprüfung (§ 103 GO NRW) 
Inhalt der GoB (§§ 91, 93 GO NRW) 
Inhalt der Haushaltsatzung (§ 78 GO NRW) 
Inhalt der haushaltswirtschaftlichen Sperre (§ 24 GemHVO NRW) 
Inhalt der Inventur (§ 28 GemHVO NRW) 
Inhalt der Inventurbestimmungen (§ 28 GemHVO NRW) 
Inhalt der Inventurrichtlinie (§ 28 GemHVO NRW) 
Inhalt der Jahresabschlussprüfung (§§ 101, 103 GO NRW) 
Inhalt der Jahresabschlussvorschriften (§ 95 GO NRW) 
Inhalt der Kapitalflussrechnung (§ 51 GemHVO NRW 
Inhalt der Kostenberechnung (§ 14 GemHVO NRW) 
Inhalt der mittelfristigen Planung (§ 1 GemHVO NRW) 
Inhalt der Niederschlagung (§ 26 GemHVO NRW) 
Inhalt der NKF-Produktbereiche (§ 4 GemHVO NRW) 
Inhalt der öffentlichen Ausschreibung (§ 25 GemHVO NRW 
Inhalt der Produktbereiche (§ 4 GemHVO NRW) 
Inhalt der produktorientierten Teilpläne (§ 4 GemHVO NRW) 
Inhalt der Stellenübersicht (§ 8 GemHVO NRW) 
Inhalt der Teilpläne (§79 GO NRW, § 4 GemHVO NRW) 
Inhalt der Umschuldung (§ 86 GO NRW) 
Inhalt der Vollständigkeitserklärung (§ 103 GO NRW) 
Inhalt der Zahlungsabwicklung (§ 30 GemHVO NRW 
Inhalt des Anhangs (§ 44 GemHVO NRW) 
Inhalt des Anlagenspiegels (§ 45 GemHVO NRW) 
Inhalt des Bestätigungsvermerks für den Gesamtabschluss (§ 116 GO NRW) 
Inhalt des Bestätigungsvermerks für den Jahresabschluss (§ 101 GO NRW) 
Inhalt des Beteiligungsberichts (§ 117 GO NRW, § 52 GemHVO NRW) 
Inhalt des Eigenkapitalaufbaukonzeptes (§§ 75, 76 GO NRW) 
Inhalt des Ergebnisplans (§ 2 GemHVO NRW) 
Inhalt des Finanzplans (§ 3 GemHVO NRW) 
Inhalt des Forderungsspiegels (§ 46 GemHVO NRW) 
Inhalt des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW, § 49 GemHVO NRW) 
Inhalt des Gesamtlageberichtes (§ 51 GemHVO NRW) 
Inhalt des Haushaltsplans (§ 79 GO NRW, §§ 1, 11 GemHVO NRW) 
Inhalt des Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 GO NRW, § 5 GemHVO NRW) 
Inhalt des Jahresabschlusses (§ 95 GO NRW, § 37 GemHVO NRW) 
Inhalt des Lageberichtes (§ 48 GemHVO NRW) 
Inhalt des Nachtragshaushaltsplans (§ 10 GemHVO NRW) 
Inhalt des Stellenplans (§ 8 GemHVO NRW) 
Inhalt des Teilergebnisplans (§ 4 GemHVO NRW) 
Inhalt des Teilfinanzplans (§ 4 GemHVO NRW) 
Inhalt des Verbindlichkeitenspiegels (§ 47 GemHVO NRW) 
Inhalt des Verrechnungsverbots (§ 39 GemHVO NRW) 
Inhalt des Verwendungsbeschlusses (§ 96 GO NRW 
Inhalt des Vorberichts (§ 7 GemHVO NRW) 
Inhalte der Nachtragssatzung (§ 81O NRW) 
Inhalte der NKF-Produktbereiche (§ 4 GemHVO NRW) 
Inhalte der Teilpläne (§ 79 GO NRW; § 4 GemHVO NRW)  
Inhalte des gemeindlichen Beteiligungsberichts (§ 117 GO NRW)  
Inhalte einer örtlichen Rechnungsprüfungsordnung (10. Teil der GO NRW). 
Inhalte von Nebenbestimmungen (§ 76 GO NRW) 
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Inhaltliche Bestimmtheit der örtlichen Vorschriften)(§ 31 GemHVO NRW) 
Inkrafttreten der Haushaltssatzung (§ 78 GO NRW) 
Inkrafttreten einer Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre (§ 78 GO NRW) 
Instandhaltungsmanagement (§ 36 GemHVO NRW) 
Instandhaltungsmaßnahmen - Auflösung von Rückstellungen für (§ 36 GemHVO NRW) 
Instandhaltungsrückstellungen - Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Instandhaltungsrückstellungen - Konkrete Umsetzungsplanung (§ 36 GemHVO NRW) 
Instandhaltungsrückstellungen (§§ 36, 41 GemHVO NRW) 
Instandsetzungen und Modernisierungen als Herstellungskosten (§§ 14, 33 GemHVO NRW) 
Integration der Finanzrechnung im NKF (§ 39 GemHVO NRW) 
Intergenerative Gerechtigkeit (§§ 91, 93 GO NRW; §§ 1, 11, 27 GemHVO NRW)  
Interne Aufsicht bei der Finanzbuchhaltung (§ 31 GemHVO NRW)  
Interne Leistungsbeziehungen (§§ 4, 17 GemHVO NRW) 
Interne Leistungsbeziehungen im Ergebnisplan (§ 17 GemHVO NRW) 
Interne Leistungsbeziehungen im NKF-Kontenrahmen (§ 17 GemHVO NRW) 
Interne Leistungsbeziehungen in den Teilplänen (§ 17 GemHVO NRW) 
Interne Leistungsbeziehungen nicht mit gemeindlichen Betrieben (§ 17 GemHVO NRW) 
Inventar  (§ 91 GO NRW, § 28, 53 GemHVO NRW) 
Inventarbildung (§ 28 GemHVO NRW) 
Inventur (§ 91 GO NRW)  
Inventurvereinfachung - Buch- und Beleginventur (§ 29 GemHVO NRW) 
Inventurvereinfachung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (§ 29 GemHVO NRW) 
Inventurvereinfachungsverfahren (§ 29 GemHVO NRW)  
Inventurverfahren (§ 28 GemHVO NRW) 
Investitionen (§ 14 GemHVO NRW) 
Investitionspauschale - Bilanzierung (§ 43 GemHVO NRW) 
Investitionspauschale (§ 43 GemHVO NRW) 
Investitionstätigkeit (§ 14 GemHVO NRW) 
Investitionstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan (§§ 3, 20 GemHVO NRW) 
Investitionstätigkeit in der Finanzrechnung (§ 39 GemHVO NRW) 
Ist-Ergebnisse des Haushaltsjahres (§ 38 GemHVO NRW) 
Ist-Vergleich im gemeindlichen Jahresabschluss (6. Abschnitt der GemHVO NRW) 
J 
Jahresabschluss - Anzeige (§ 96 GO NRW) 
Jahresabschluss - Beifügung des Lageberichtes (§ 95 GO NRW, §§ 37, 48 GemHVO NRW) 
Jahresabschluss - Bekanntmachung (§ 96 GO NRW) 
Jahresabschluss - Einsichtnahme und Verfügbarhalten (§ 96 GO NRW) 
Jahresabschluss - Veröffentlichung (§ 96 GO NRW 
Jahresabschluss (§ 95 GO NRW, § 37 GemHVO NRW)  
Jahresabschluss für Gemeindegliedervermögen (§ 97 GO NRW) 
Jahresabschluss für unselbstständige Stiftungen (§ 97 GO NRW) 
Jahresabschluss und seine Bestandteile (§ 37 GemHVO NRW) 
Jahresabschlüsse der Organisationseinheiten und Gesamtabschluss (§ 116 GO NRW) 
Jahresabschlüsse der Sondervermögen (§ 103 GO NRW) 
Jahresabschlusses - Anzeige (§ 96 GO NRW 
Jahresabschlussprüfung - Angabe und Beurteilung von Risiken (§ 101 GO NRW) 
Jahresabschlussprüfung (§ 101 GO NRW) 
Jahresabschlussunterlagen  (§ 95 GO NRW) 
Jahresabschlussunterlagen der Gemeinde (§§ 95, 103 GO NRW)  
Jahresabschlussvorschriften (§ 49 GemHVO NRW) 
Jahresabstimmung der Konten (§ 31 GemHVO NRW) 
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Jahresbezogene Ausgleichsverpflichtung (§ 84 GO NRW) 
Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung (§§ 2, 38 GemHVO NRW) 
Jahresergebnisse in der Finanzrechnung (§§ 3, 39 GemHVO NRW) 
Jahresfehlbetrag (§ 96 GO NRW, § 41 GemHVO NRW) 
Jahresfehlbeträge in der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO NRW) 
Jahresüberschuss - Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Jahresüberschuss (§ 96 GO NRW, § 41 GemHVO NRW) 
Jährlicher Gemeindefinanzausgleich (§ 36 GemHVO NRW) 
Jährlicher Haushaltsausgleich (§ 75 GO NRW) 
K 
Kämmerer - Aufgaben und Rechte (§ 80 GO NRW) 
Kämmerer - Aufstellung des Jahresabschlusses (§ 95 GO NRW) 
Kämmerer - Stellung und Entscheidungsbefugnisse (§ 83 GO NRW) 
Kämmerer - Stellungnahme zum Jahresabschluss (§ 96 GO NRW) 
Kämmerer und Bürgermeister (§ 80 GO NRW) 
Kapitalanlagen und Pensionsrückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Kapitalaufrechnung (§ 50 GemHVO NRW) 
Kapitalflussrechnung (§ 51 GemHVO NRW) 
Kapitalflussrechnung nach DRS 2 (Einführung) 
Kapitalkonsolidierung nach der Erwerbsmethode (§ 50 GemHVO NRW) 
Kapitalversicherung - Beamtenpensionsversicherung (§ 36 GemHVO NRW) 
Kassenbestand (§ 41 GemHVO NRW) 
Kassenwirksamkeitsprinzip für Auszahlungen (§ 11 GemHVO NRW) 
Kassenwirksamkeitsprinzip für Einzahlungen (§ 11 GemHVO NRW) 
Kein Verzicht auf Prüfungsverantwortlichkeiten (§ 103 GO NRW) 
Keine Abgabe der Prüfungsverantwortung (§ 102 GO NRW) 
Keine Abschreibungen nach Komponenten (§ 35 GemHVO NRW) 
Keine Anwendung der progressiven Abschreibung (§ 35 GemHVO NRW) 
Keine befreiende Wirkung des Gesamtabschlusses (12. T. GO NRW) 
Keine Bekanntgabe des Prüfungsberichtes (§§ 96, 116 GO NRW) 
Keine Bewertung der Rechnungsabgrenzungsposten (§ 42 GemHVO NRW) 
Keine Einbeziehung von Betrieben bei untergeordneter Bedeutung (§ 116 GO NRW) 
Keine Erfassung der Abschreibungen nach der indirekten Methode (§ 35 GemHVO NRW) 
Keine Nachtragssatzung bei Fortsetzungsinvestitionen (§ 81 GO NRW) 
Keine Pflicht zur Veröffentlichung des Prüfungsberichtes (10. Teil der GO NRW) 
Keine Saldierung von Abschreibungen und Unterhaltungsaufwand (§ 35 GemHVO NRW) 
Keine Übertragung von Aufgaben der Zwangsvollstreckung (§ 94 GO NRW) 
Keine Veranschlagung von Verfügungsmitteln (§ 10 GemHVO NRW) 
Keine Vornahme kalkulatorischer Abschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Keine Wahlmöglichkeit zwischen Ausgleichsrücklage und allgemeiner Rücklage (§ 75 GO NRW) 
Kennzahlen zur Zielerreichung (§ 12 GemHVO NRW) 
Kernelemente der gemeindlichen Steuerung (§ 12 GemHVO NRW)  
Kernelemente des Bestätigungsvermerks (§ 101 GO NRW) 
Kinder- und Jugendeinrichtungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Klarheit der gemeindlichen Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Kommunale Stiftungen (§ 100 GO NRW, § 41 GemHVO NRW) 
Kommunaler Konzern (12. Teil der GO NRW; 7. Abschnitt der GemHVO NRW) 
Kommunales Forderungsmanagement (§ 26 GemHVO NRW) 
Kommunal-nutzungsorientiert errichtete Gebäude (§ 53 GemHVO NRW) 
Komponenten der Ergebnisrechnung (§ 38 GemHVO NRW) 
Komponenten der Ergebnisrechnung (§ 38 GemHVO NRW) 
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Komponenten der Finanzrechnung (§ 39 GemHVO NRW) 
Komponenten des Ergebnisplans (§ 2 GemHVO NRW) 
Komponenten des Finanzplans (§ 3 GemHVO NRW) 
Komponenten des Inventurrahmenplans (§ 28 GemHVO NRW) 
Konkretisierung des Vorsichtsprinzips (§ 32 GemHVO NRW) 
Konsequenzen aus der Budgetbewirtschaftung (§ 21 GemHVO NRW) 
Konsolidierung der Betriebe aufgrund der Kontrollrechte (§ 50 GemHVO NRW) 
Konsolidierung der Betriebe wegen einheitlicher Leitung (§ 50 GemHVO NRW) 
Konsolidierung der Betriebe wegen maßgeblichem Einfluss (§ 50 GemHVO NRW) 
Konsolidierung der Jahresabschlüsse (§ 116 GO NRW) 
Konsolidierung nach der Equity-Methode (§ 50 GemHVO NRW) 
Konsolidierungseinheiten (§ 116 GO NRW, § 50 GemHVO NRW) 
Konsolidierungsformen bei  gemeindlichen Betrieben (§ 50 GemHVO NRW) 
Konsolidierungsgrundsätze (§ 50 GemHVO NRW) 
Konsolidierungskreis für den Gesamtabschluss (§ 116 GO NRW) 
Konsolidierungsmethoden für den Gesamtabschluss (§ 50 GemHVO NRW) 
Konsolidierungsschritte für den Gesamtabschluss (§ 50 GemHVO NRW) 
Kontenklassen für die Bilanz (§ 93 GO NRW, § 27 GemHVO NRW) 
Kontenklassen für die Ergebnisrechnung (§ 93 GO NRW, § 27 GemHVO NRW) 
Kontenklassen für die Finanzrechnung (§ 93 GO NRW, § 27 GemHVO NRW) 
Kontenklassen im NKF-Kontenrahmen (§ 93 GO NRW, § 27 GemHVO NRW) 
Kontenrahmen als Grundlage der Buchführung (§ 93 GO NRW, § 27 GemHVO NRW) 
Kontierungsplan zum NKF-Kontenrahmen (§ 27 GemHVO NRW) 
Kontokorrentkredit zur Liquiditätssicherung (§ 30 GemHVO NRW) 
Kontrolle der Aufbewahrung (§ 58 GemHVO NRW) 
Kontrolle gemeindlicher Investitionen (§ 14 GemHVO NRW) 
Konzeption der geordneten Aufbewahrung (§ 58 GemHVO NRW) 
Konzerninterne Leistungsfälle (§ 50 GemHVO NRW) 
Körperliche Inventur (§ 34 GemHVO NRW) 
Korrekturen einer fehlerhaften Festlegung der Nutzungsdauer (§ 35 GemHVO NRW) 
Kosten- und Leistungsrechnung (§ 18 GemHVO NRW) 
Kostenberechnung für kleinere Investitionen (§ 14 GemHVO NRW) 
Kostenerstattungen (§ 2 GemHVO NRW) 
Kostengruppen der DIN 276 (§ 14 GemHVO NRW) 
Kostenumlagen (§ 2 GemHVO NRW)  
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (§ 86 GO NRW) 
Kreditaufnahme und Ergebnisplan (§ 86 GO NRW) 
Kreditaufnahme und Finanzplan (§ 86 GO NRW) 
Kreditaufnahme und Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 86 GO NRW) 
Kreditaufnahme und Haushaltssatzung (§ 86 GO NRW) 
Kreditaufnahme und Kapitalanlage (Geldanlage) (§ 3 GemHVO NRW) 
Kreditaufnahme und Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 86 GO NRW) 
Kreditaufnahme und vorläufige Haushaltsführung (§ 86 GO NRW) 
Kreditaufnahmen für Investitionen (§ 86 GO NRW) 
Kreditaufnahmen und Leistungsfähigkeit (§ 86 GO NRW) 
Kreditaufnahmen zur Umschuldung (§ 86 GO NRW) 
Kredite für Investitionen (§ 86 GO NRW)  
Kredite in fremder Währung (§ 86 GO NRW) 
Kredite und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 20 GemHVO NRW) 
Kredite und Kapitalanlage (Geldanlage) (§§ 86, 89 GO NRW) 
Kredite zur Liquiditätssicherung - Ausweis in der Finanzrechnung (§ 89 GO NRW) 
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Kredite zur Liquiditätssicherung - Höchstbetrag (§ 89 GO NRW) 
Kredite zur Liquiditätssicherung - Zinsmanagement (§ 89 GO NRW) 
Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 89 GO NRW, §§ 30, 31 GemHVO NRW) 
Kredite zur Liquiditätssicherung im Finanzplan (§ 3 GemHVO NRW) 
Kredite zur Liquiditätssicherung in fremder Währung (§ 89 GO NRW) 
Kredite zur Liquiditätssicherung und Haushaltsplan (§§ 78, 89 GO NRW) 
Kredite zur Liquiditätssicherung und Kapitalanlage (§ 89 GO NRW) 
Kredite zur Liquiditätssicherung und Zinsmanagement (§ 89 GO NRW) 
Kredite zur Umschuldung (§ 86 GO NRW) 
Kreditkosten (§ 86 GO NRW) 
Kredittilgung (§ 86 GO NRW) 
Kreditverpflichtungen und dauernde Leistungsfähigkeit (§ 86 GO NRW) 
Kriterien für „Kontrollrechte (§ 50 GemHVO NRW) 
Kriterien für Anpassungen von Abschreibungen (§ 49 GemHVO NRW) 
Kriterien für eine „einheitliche Leitung“ (§ 50 GemHVO NRW) 
Kriterien für Rückstellungen nach § 36 Absatz 4 GemHVO NRW (§ 36 GemHVO NRW) 
Kriterium „annähernde Gleichwertigkeit“ (§ 34 GemHVO NRW) 
Kriterium „Gleichartigkeit“ (§ 34 GemHVO NRW) 
Kriterium „Gleichwertigkeitsvermutung“ (§ 36 GemHVO NRW) 
Kriterium „hinreichend konkret beabsichtigt“ (§ 36 GemHVO NRW) 
Kriterium „Wahrscheinlichkeit der Realisierung“ (§ 36 GemHVO NRW) 
Kulturdenkmäler (§ 41 GemHVO NRW) 
Kündigungsrechte bei Krediten (§ 86 GO NRW) 
Künftige haushaltsmäßige Belastungen (§ 83 GO NRW) 
Kunstgegenstände (§ 41 GemHVO NRW) 
Kurzlebige Vermögensgegenstände (§ 33 GemHVO NRW) 
Kurzlebige Wirtschaftsgüter (§ 33 GemHVO NRW) 
L 
Lagebericht  - Darstellung der Chancen und Risiken der Gemeinde (§ 48 GemHVO NRW) 
Lagebericht - Angabe der Verantwortlichen (§ 95 GO NRW) 
Lagebericht (§ 103 GO NRW; §§ 48, 53 GemHVO NRW)  
Lagebericht als „Gesamtlagebericht“ (§§ 48, 51 GemHVO NRW) 
Lagebericht zum Jahresabschluss (§ 95 GO NRW, § 37 GemHVO NRW) 
Landschaftsverbände (§ 41 GemHVO NRW) 
Längerfristige vorläufige Haushaltsführung (§ 82 GO NRW) 
Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung (§ 103 GO NRW) 
Laufende Überwachung der Finanzgeschäfte (§§ 86, 89 GO NRW) 
Laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (§§ 3, 20 GemHVO NRW) 
Laufende Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung (§ 39 GemHVO NRW) 
Leasing  (§ 86 GO NRW, § 33 GemHVO NRW) 
Lebenszyklus bei gemeindlichen Investitionen (§ 14 GemHVO NRW) 
Leerposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Leistung von Auszahlungen (§ 30 GemHVO NRW) 
Leistungen Dritter aus baurechtlichen Anlässen (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Leistungen Dritter aus umweltrechtlichen Anlässen (§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Leistungsabschreibung bei Vermögensgegenständen (§ 35 GemHVO NRW) 
Leistungsbescheid (§ 11 GemHVO NRW) 
Leistungskennzahlen - Messung der Zielerreichung (§ 12 GemHVO NRW) 
Leistungskennzahlen im Haushaltsplan (§ 12 GemHVO NRW) 
Leistungskennzahlen in den Teilrechnungen (§ 40 GemHVO NRW) 
Leistungsmengen in den Teilrechnungen (§ 40 GemHVO NRW) 
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Leitgedanken der gemeindlichen Haushaltswirtschaft (Einführung) 
Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung (§ 104 GO NRW) 
Leitung und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung (§ 104 GO NRW) 
Lesbarhalten der gespeicherten Daten (§ 27 GemHVO NRW) 
Lesbarkeit der gemeindlichen Unterlagen (§ 58 GemHVO NRW) 
Liquide Mittel - Bilanz  (§§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Liquide Mittel - Finanzrechnung  (§§ 3, 39 GemHVO NRW) 
Liquidität (§ 89 GO NRW) 
Liquiditätsänderungsprinzips für Auszahlungen (§ 11 GemHVO NRW) 
Liquiditätsänderungsprinzips für Einzahlungen (§ 11 GemHVO NRW) 
Liquiditätsplanung (§§ 30, 41 GemHVO NRW)  
Liquiditätsreserve - Finanzrechnung (§ 30 GemHVO NRW 
Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren (§§ 75, 89 GO NRW, §§ 12, 30 GemHVO NRW) 
Liquiditätssicherung - Kredite (§ 89 GO NRW) 
Liquiditätssicherung für Versorgungsleistungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Liquiditätsspiegel (§ 89 GO NRW, §§ 30, 41 GemHVO NRW) 
Liquiditätsverbund (§ 89 GO NRW, § 30 GemHVO NRW) 
M 
Mahnverfahren (§ 31 GemHVO NRW) 
Mahnwesen der Gemeinde (§ 23 GemHVO NRW) 
Maschinen (§ 41 GemHVO NRW) 
Maßgaben bei der Bildung von Budgets (§ 21 GemHVO NRW) 
Maßgaben für den gemeindlichen Haushaltsplan (§ 79 GO NRW) 
Maßgeblicher Einfluss der Gemeinde (§ 50 GemHVO NRW) 
Maßnahmen bei nicht geplantem Fehlbetrag (§ 75 GO NRW) 
Materialbestände - Als verbraucht geltend (§ 29 GemHVO NRW) 
Materialeinzelkosten (§ 33 GemHVO NRW) 
Materialgemeinkosten (§ 33 GemHVO NRW) 
Mathematisch-statistische Methoden (§ 29 GemHVO NRW) 
Mehraufwendungen - Überplanmäßige Aufwendungen (§ 21 GemHVO NRW) 
Mehraufwendungen im Budget nicht überplanmäßig (§ 21 GemHVO NRW) 
Mehrauszahlungen - Überplanmäßige Auszahlungen (§ 21 GemHVO NRW) 
Mehrauszahlungen im Budget nicht überplanmäßig (§ 21 GemHVO NRW) 
Mehreinzahlungen für Investitionen (§ 21 GemHVO NRW) 
Mehrerträge (§ 21 GemHVO NRW) 
Mehrerträge im Budget (§ 21 GemHVO NRW) 
Mehrerträge und Mehreinzahlungen (§ 10 GemHVO NRW) 
Mehrheit der Stimmrechte (§ 50 GemHVO NRW) 
Mehrjährige Ergebnis- und Finanzplanung im Haushaltsplan (§ 1 GemHVO NRW) 
Mehrjährigkeit der Gegenleistungsverpflichtung (§ 43 GemHVO NRW) 
Mehrstufige Beteiligungsstrukturen der Gemeinde (§ 50 GemHVO NRW) 
Mehrstufiger gemeindlicher Konzern (§ 50 GemHVO NRW) 
Mengenbezogene Gegenleistungsverpflichtung (§§ 42, 43 GemHVO NRW) 
Merkmale bei ungewissen gemeindlichen Verpflichtungen (§ 88 GO NRW) 
Merkmale für assoziierte Unternehmen (§ 50 GemHVO NRW) 
Merkmale für einen maßgeblichen Einfluss (§ 50 GemHVO NRW) 
Merkmale gemeindlicher Haftungsverhältnisse ((§ 87 GO NRW, § 47 GemHVO NRW) 
Messgrößen zur Feststellung der untergeordneten Bedeutung (§ 116 GO NRW) 
Methoden für die Ermittlung der Zahlungsströme (§ 51 GemHVO NRW) 
Mikrofilm-Grundsätze (§ 58 GemHVO NRW) 
Mindereinzahlungen für Investitionen (§ 21 GemHVO NRW) 
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Mindererträge (§ 21 GemHVO NRW) 
Mindererträge im Budget (§ 21 GemHVO NRW) 
Minderung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten um Abschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Minderung von Rückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Minderungen des Anschaffungspreises (§ 33 GemHVO NRW) 
Mindestgliederung der gemeindlichen Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Mitführen von Finanzrechnungskonten (§ 39 GemHVO NRW) 
Mitgliedschaft in einer Versorgungseinrichtung (§ 36 GemHVO NRW) 
Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse (§§ 36, 41, 50 GemHVO NRW) 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 84 GO NRW, § 6 GemHVO NRW)  
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung im Haushaltsplan (§ 1 GemHVO NRW) 
Mittelfristige Finanzplanung und Verpflichtungsermächtigungen (§ 13 GemHVO NRW) 
Mitwirkung des Bürgermeisters (§§ 80, 96 GO NRW) 
Mitwirkung des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses (§ 96 GO NRW 
Mitwirkung von Verfahrensbeteiligten (§ 96 GO NRW 
Mitwirkungsverbot - Vergabe (§ 25 GemHVO NRW 
Mitwirkungsverbot für die Prüfer (§ 104 GO NRW) 
Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Modellprojekt „NKF-Gesamtabschluss“ (Einführung) 
Mögliche Module für ein gemeindliches Controlling (§ 12 GemHVO NRW) 
Möglichkeiten der Tenorierung des Bestätigungsvermerks (§§ 101, 116 GO NRW) 
Monatsbezogene Abschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Mündelvermögen (§ 98 GO NRW) 
Muster für den Anlagenspiegel (§ 45 GemHVO NRW) 
Muster zu Vorschriften der Gemeindeordnung (Einführung) 
Mutter-Tochter-Verhältnis im gemeindlichen Bereich (12. T. GO NRW, 7. Abschn. GemHVO NRW) 
N 
Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft (§ 75 GO NRW) 
Nachholung von Wertansätzen (§ 92 GO NRW) 
Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme (§ 91 GO NRW, § 28 GemHVO NRW) 
Nachprüfbarkeit der elektronischen Signaturen  (§§ 27, 31 GemHVO NRW) 
Nachträgliche Anschaffungskosten (§ 33 GemHVO NRW) 
Nachträgliche Herstellungskosten (§ 33 GemHVO NRW) 
Nachtrags-Ergebnisplan (§ 10 GemHVO NRW)  
Nachtragshaushaltsplan - Änderungsbedarf gegenüber der Haushaltsplanung (§ 10 GemHVO NRW) 
Nachtragshaushaltsplan - Aufstellung  (§ 81 GO NRW) 
Nachtragshaushaltsplan - Mehrerträge und Mehreinzahlungen (§ 10 GemHVO NRW)  
Nachtragshaushaltsplan - Neue Verpflichtungsermächtigungen (§ 10 GemHVO NRW) 
Nachtragshaushaltsplan - Veranschlagung kleiner Investitionen (§ 10 GemHVO NRW) 
Nachtragshaushaltsplan - Veranschlagung von Verfügungsmitteln (§ 10 GemHVO NRW) 
Nachtragshaushaltsplan - Veranschlagungsvorgaben (§ 10 GemHVO NRW) 
Nachtragshaushaltsplan (§ 10 GemHVO NRW) 
Nachtragsprüfungen (§ 101 GO NRW) 
Nachtragssatzung (81 GO NRW) 
Nachtragssatzung bei einer Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre (§ 81 GO NRW) 
Nachtragssatzung bei Fortsetzungsinvestitionen (§ 81 GO NRW) 
Nachtragssatzung bei Geringfügigkeit (§ 81 GO NRW) 
Nachtragssatzung und Jahresfehlbetrag (§ 81 GO NRW) 
Nachvollziehbarkeit der Anwendungen (§ 27 GemHVO NRW) 
Nachvollziehbarkeit des Inventurverfahrens (§ 91 GO NRW, § 28 GemHVO NRW) 
Nachweis der Einzahlungen und Auszahlungen (§ 39 GemHVO NRW) 
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Nachweis der erhaltenen Zuwendungen (§ 3 GemHVO NRW) 
Nachweis der Ermächtigungsübertragungen (§ 38 GemHVO NRW) 
Nachweis der Erträge und Aufwendungen (§ 38 GemHVO NRW) 
Nachweis der fremden Finanzmittel (§ 39 GemHVO NRW) 
Nachweis der geringwertigen Vermögensgegenstände (§ 33 GemHVO NRW) 
Nachweis der Haftungsverhältnisse der Gemeinde (§ 87 GO NRW) 
Nachweis der haushaltswirtschaftlichen Sperre (§ 23 GemHVO NRW) 
Nachweis der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 86 GO NRW) 
Nachweis der Kredite zur Liquiditätssicherung  (§ 89 GO NRW, § 39 GemHVO NRW) 
Nachweis der Zahlungsvorgänge (§ 30 GemHVO NRW) 
Nachweis der Zuwendungsgewährung (§ 1 GemHVO NRW) 
Nachweispflicht für fremde Finanzmittel (§ 27 GemHVO NRW) 
Nachweispflichten der Gemeinde (§ 41 GemHVO NRW) 
Nebenbestimmungen beim Haushaltssicherungskonzept (§ 76 GO NRW) 
Nebenbestimmungen zur Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 GO NRW) 
Neubau-, Umbau- und Ausbauvorhaben (§ 33 GemHVO NRW) 
Neubewertungsmethode (§ 50 GemHVO NRW) 
Neubewertungspflicht (§ 50 GemHVO NRW) 
Neue Bilanzposten nicht wegen Wertberichtigungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Neue Bilanzposten und Anhang (§ 41 GemHVO NRW) 
Neue Informationen über die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
Nicht abnutzbare Vermögensgegenstände - Auflösung von Sonderposten (§ 43 GemHVO NRW) 
Nicht begonnene Investitionsmaßnahmen (§ 22 GemHVO NRW) 
Nicht bilanzierungsfähige Mitgliedschaften (§ 41 GemHVO NRW) 
Nicht bilanzierungsfähige Organisationsformen (§ 41 GemHVO NRW) 
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Nicht genutzter Kreditrahmen (§ 41 GemHVO NRW) 
Nicht geplanter Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung (§ 75 GO NRW) 
Nicht in der Bilanz enthaltenen finanziellen Verpflichtungen (§ 44 GemHVO NRW) 
Nicht indirekte Ermittlung bei der Buchung (§ 27 GemHVO NRW) 

Nicht vertretbare Erwerbszeitpunkte (12. T. GO NRW, 7. Abschn. GemHVO NRW) 
Nicht zu berücksichtigende Organisationsformen (§ 50 GemHVO NRW) 
Nicht zulässige Vorgehensweisen bei Abschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Nichtanwendung des Beherrschungskonzepts (§ 50 GemHVO NRW) 
Nichtigkeit der Bestellung von Sicherheiten (§ 87 GO NRW) 
Nichtigkeit von gemeindlichen Rechtsgeschäften (§§ 86, 87 GO NRW) 
Niederschlagung von Ansprüchen (§§ 26, 31 GemHVO NRW) 
Niederstwertprinzip - Abschreibungen beim Umlaufvermögen (§ 35 GemHVO NRW) 
Nießbrauch (§ 90 GO NRW, § 33 GemHVO NRW) 
NKF-Abschreibungstabelle - Rahmentabelle (§ 35 GemHVO NRW) 
NKF-Kontenrahmen (§ 27 GemHVO NRW) 
NKF-Netzwerk (Einführung) 
NKF-Positionenrahmen (7. Abschnitt der GemHVO NRW, § 50 GemHVO NRW) 
NKF-Rahmentabelle für kommunale Abschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
NKF-Regelungen (Einführung) 
Notifizierung gemeindlicher Bürgschaften (§ 87 GO NRW) 
Notwendigkeit der weiteren Entwicklung des NKF (Einführung) 
Notwendigkeit einer Rechnungsabgrenzung (§ 42 GemHVO NRW) 
Nutzungsdauern (§ 35 GemHVO NRW) 
Nutzungsdauern bei gebrauchten Vermögensgegenständen (§ 35 GemHVO NRW) 
Nutzungsdauern und Zweckbindungsfristen (§ 35 GemHVO NRW) 
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Nutzungsrechte an einer Grabfläche (§ 42 GemHVO NRW) 
Nutzungsüberlassung von Vermögensgegenständen (§ 90 GO NRW) 
O 
Offenlegung des Prüfungsergebnisses  der örtlichen Prüfung (§ 101 GO NRW) 
Offenlegung des Prüfungsergebnisses  der überörtlichen Prüfung (§ 105 GO NRW) 
Öffentliche Ausschreibung (§ 25 GemHVO NRW 
Öffentliche Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Öffentliche Einsichtnahme in den Beteiligungsbericht (§ 117 GO NRW) 
Öffentlich-rechtliche Forderungen (§§ 26, 41 GemHVO NRW) 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (§ 2 GemHVO NRW) 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung in der Rechnungsprüfung (§ 102 GO NRW) 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung und Vergaberecht (§ 102 GO NRW) 
Operating-Leasing (§ 33 GemHVO NRW) 
ÖPP-Projekte (§ 86 GO NRW, §§ 2, 3 GemHVO NRW) 
Ordentliche Aufwendungen (§§ 2, 38 GemHVO NRW) 
Ordentliche Erträge (§§ 2, 38 GemHVO NRW) 
Ordentliches Ergebnis (§ 38 GemHVO NRW) 
Ordentliches Jahresergebnis (§§ 2, 38 GemHVO NRW) 
Ordnungsgemäße Aufgabenerledigung durch Dritte (§ 94 GO NRW) 
Ordnungsmäßige Datenerfassung (§ 27 GemHVO NRW) 
Ordnungsmäßigkeit der Eintragungen in den Büchern (§ 27 GemHVO NRW) 
Ordnungsmäßigkeit der Prüfung (§ 101 GO NRW) 
Ordnungsmäßigkeit der Zahlungsabwicklung (§ 93 GO NRW) 
Ordnungsmäßigkeit des gemeindlichen Rechnungswesens (§ 31 GemHVO NRW) 
Organbestellungsrecht (§ 50 GemHVO NRW) 
Organisation und Unterstützung beim gemeindlichen Gesamtabschluss (7. Abschnitt der GemHVO NRW) 
Organisationseinheiten des Konsolidierungskreises (§ 116 GO NRW) 
Organisationseinheiten von untergeordneter Bedeutung (§ 116 GO NRW) 
Organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 97 GO NRW) 
Orientierungsdaten - Berücksichtigung von (§ 6 GemHVO NRW) 
Originäre und derivative Ermittlung (§ 51 GemHVO NRW) 
Örtlich festgelegte Wertgrenzen für Investitionen (§ 14 GemHVO NRW) 
Örtliche Aufsicht für übernommene Aufgaben (§ 16 GemHVO NRW) 
Örtliche Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung (§ 18 GemHVO NRW) 
Örtliche Bestimmung der Buchungsmethode (§ 27 GemHVO NRW) 
Örtliche Bestimmungen zur Inventur (§ 28 GemHVO NRW) 
Örtliche Dienstanweisung (§ 18 GemHVO NRW) 
Örtliche Finanzbuchhaltung (§ 93 GO NRW, § 27 GemHVO NRW) 
Örtliche Gesamtabschlussrichtlinie (7. Abschn. GemHVO NRW) 
Örtliche Gestaltung der Wertgrenze für Investitionen (§ 14 GemHVO NRW) 
Örtliche Kostenermittlung (§ 18 GemHVO NRW) 
Örtliche Nutzungsdauern und Abschreibungstabelle (§ 35 GemHVO NRW) 
Örtliche Prüfung als gemeindliche Eigenkontrolle (10. Teil der GO NRW) 
Örtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Örtliche Prüfung des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses (§ 101 GO NRW) 
Örtliche Rechnungsprüfung - Aufgaben vom Bürgermeister (§ 103 GO NRW) 
Örtliche Rechnungsprüfung - Aufgaben vom Rat (§ 103 GO NRW)  
Örtliche Rechnungsprüfung - durch eigenen Kreis (§ 102 GO NRW) 
Örtliche Rechnungsprüfung - Organisation (§ 104 GO NRW) 
Örtliche Rechnungsprüfung - Verpflichtung (§ 102 GO NRW) 
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Örtliche Rechnungsprüfung (§ 102 GO NRW) 
Örtliche Rechnungsprüfung durch den Kreis (§ 102 GO NRW) 
Örtliche Rechnungsprüfungsordnung (10. Teil der GO NRW) 
Örtliche Regelungen zur Gewährung von Bürgschaften (§ 87 GO NRW) 
Örtliche Regelungen zur Inventur (§§ 28, 31 GemHVO NRW) 
Örtliche Richtlinie für die Aufbewahrung (§ 58 GemHVO NRW) 
Örtliche Satzungen (§ 101 GO NRW) 
Örtliche Stiftungen (§§ 99, 100 GO NRW) 
Örtliche Übersichten über die gemeindlichen Betriebe (§ 52 GemHVO NRW) 
Örtliche Umsetzung der Budgetierung (§ 21 GemHVO NRW) 
Örtliche Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (§ 17 GemHVO NRW) 
Örtlicher Positionenplan für den Summenabschluss (7. Abschn. GemHVO NRW, § 50 GemHVO NRW) 
Örtlicher Produktplan der Gemeinde (§ 4 GemHVO NRW) 
P 
Passiervierung von Sachleistungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Passive Rechnungsabgrenzung - Gebührenrechtliche Kalkulation (§ 42 GemHVO NRW) 
Passive Rechnungsabgrenzung (§ 41, 42, 53 GemHVO NRW) 
Passiver Unterschiedsbetrag (§ 50 GemHVO NRW) 
Passivierung erhaltener Zuwendungen für Investitionen (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Passivierung kommunaler Stiftungen (§ 100 GO NRW 
Passivierung von Beiträgen für Investitionen (§ 43 GemHVO NRW) 
Passivierung von unselbstständigen Stiftungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Passivierungsgrundsatz (§ 41 GemHVO NRW), 
Passivseite der Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Passivtausch in der Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Passivtausch zwischen Rückstellungen und Verbindlichkeiten (§ 88 GO NRW, § 36 GemHVO NRW) 
Pauschal erhaltene investive Zuwendungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Pauschal gewährte investive Zuwendungen (§ 43 GemHVO NRW) 
Pauschaliertes Festwertverfahren (§ 34 GemHVO NRW) 
Pauschaliertes Festwertverfahren für Aufwuchs (§ 34 GemHVO NRW) 
Pauschalrückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Pensionsansprüche bei einer Tätigkeit innerhalb der Kernverwaltung (§ 36 GemHVO NRW) 
Pensionsrückstellungen (§ 88 GO NRW, §§ 36, 41 GemHVO NRW) 
Pensionsrückstellungen bei einer Tätigkeit außerhalb der Kernverwaltung (§ 41 GemHVO NRW) 
Pensionsrückstellungen nicht bei tariflicher Beschäftigung (§ 36, 41 GemHVO NRW) 
Pensionsrückstellungen nicht wegen der Zusatzversorgungskasse (§ 36 GemHVO NRW) 
Pensionsrückstellungen nicht wegen sog. Sanierungsgelder (§ 36 GemHVO NRW) 
Periodenabgrenzung für Aufwendungen (§ 11 GemHVO NRW) 
Periodenabgrenzung für Erträge (§ 11 GemHVO NRW) 
Periodisierungsprinzip (§ 32 GemHVO NRW) 
Personalaufwendungen (§ 2 GemHVO NRW) 
Pflicht des Abschlussprüfers (§ 101 GO NRW) 
Pflicht für eine Nachtragssatzung (§ 81 GO NRW) 
Pflicht zu Anhangsangaben (§ 51 GemHVO NRW) 
Pflicht zu Inventurbestimmungen (§ 28 GemHVO NRW) 
Pflicht zum Einsatz einer Kosten- und Leistungsrechnung (§ 18 GemHVO NRW) 
Pflicht zum Erlass einer Haushaltssatzung (§ 78 GO NRW) 
Pflicht zur Abgabe eines Bestätigungsvermerks (§ 101 GO NRW) 
Pflicht zur angemessenen Liquiditätsplanung (§ 89 GO NRW, § 30 GemHVO NRW 
Pflicht zur Anzeige der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
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Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses (§ 95 GO NRW, § 37 GemHVO NRW) 
Pflicht zur Aufstellung einer Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Pflicht zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes (§ 117 GO NRW) 
Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (§§ 75, 76 GO NRW) 
Pflicht zur Aufstellung eines Konzepts zur Beseitigung der Überschuldung (§ 92 GO NRW) 
Pflicht zur Aufstellung eines Zwischenabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Pflicht zur Begründung der Einschränkung eines Bestätigungsvermerks (§ 101 GO NRW) 
Pflicht zur Begründung der Versagung eines Bestätigungsvermerks (§ 101 GO NRW) 
Pflicht zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz (§ 57 GemHVO NRW) 
Pflicht zur eigenen örtlichen Rechnungsprüfung (§ 102 GO NRW) 
Pflicht zur einheitlichen Bewertung (§ 50 GemHVO NRW) 
Pflicht zur Einrichtung einer örtlichen Rechnungsprüfung (§ 102 GO NRW) 
Pflicht zur Einschränkung eines Bestätigungsvermerks (§ 101 GO NRW) 
Pflicht zur Erstellung eines Anlagenspiegels (§ 45 GemHVO NRW) 
Pflicht zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes (§ 117 GO NRW) 
Pflicht zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (§ 84 GO NRW)  
Pflicht zur öffentlichen Ausschreibung (§ 25 GemHVO NRW 
Pflicht zur örtlichen Rechnungsprüfung (§ 102 GO NRW) 
Pflicht zur Rückstellungsbildung (§ 88 GO NRW, § 36 GemHVO NRW) 
Pflicht zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen (§ 75 GO NRW) 
Pflicht zur Sicherstellung der Liquidität (§ 75 GO NRW) 
Pflicht zur Vertrags- und Satzungsgestaltung bei Organisationseinheiten (§ 118 GO NRW) 
Pflichtaufgabe örtliche Rechnungsprüfung (§ 102 GO NRW) 
Pflichten der Abschlussprüfer (§ 103 GO NRW) 
Pflichtkatalog einzuhaltender Sicherheitsstandards (§ 31 GemHVO NRW) 
Plan-/Ist-Vergleich (§§ 38, 39 GemHVO NRW) 
Planfortschreibung (§§ 22, 38 GemHVO NRW) 
Planmäßige Abschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Planmäßige Abschreibungen und Finanzanlagen (§ 35 GemHVO NRW) 
Planmäßige Abschreibungen und Grund und Boden (§ 35 GemHVO NRW) 
Planungsgrundsätze (§ 11 GemHVO NRW) 
Planungsinhalte (§ 84 GO NRW) 
Planungsjahre und Haushaltssicherung (§ 1 GemHVO NRW) 
Planungssicherheit (§ 84 GO NRW) 
Planungszeitraum (§ 84 GO NRW) 
Posten im Anhang (§ 44 GemHVO NRW)   
Posten im Anlagenspiegel (§ 45 GemHVO NRW)   
Posten im Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO NRW)   
Posten im Verbindlichkeitenspiegel (§ 47 GemHVO NRW)   
Posten in der Bilanz (§ 41 GemHVO NRW)   
Prinzip der Bewertungsvorsicht (§ 32 GemHVO NRW) 
Prinzip der Periodenabgrenzung für Aufwendungen (§ 11 GemHVO NRW) 
Prinzip der Periodenabgrenzung für Erträge (§ 11 GemHVO NRW) 
Prinzip der Wertaufhellung (§ 32 GemHVO NRW) 
Privatrechtliche Betriebsformen (§ 50 GemHVO NRW) 
Privatrechtliche Forderungen (§§ 26, 41 GemHVO NRW) 
Privatrechtliche Forderungen gegen  Unternehmen (§ 41 GemHVO NRW) 
Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen (§ 41 GemHVO NRW) 
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (§ 41 GemHVO NRW) 
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (§ 41 GemHVO NRW) 
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Privatrechtliche Forderungen im Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO NRW) 
Privatrechtliche Forderungen in  der gemeindlichen Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Privatrechtliche Leistungsentgelte (§ 2 GemHVO NRW) 
Produktbereich - Allgemeine Finanzwirtschaft (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereich - Bauen und Wohnen (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereich - Gesundheitsdienste (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereich - Innere Verwaltung (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereich - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereich - Kultur und Wissenschaft (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereich - Natur- und Landschaftspflege (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereich - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereich - Schulträgeraufgaben (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereich - Sicherheit und Ordnung (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereich - Soziale Leistungen (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereich - Sportförderung (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereich - Stiftungen (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereich - Umweltschutz (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereich - Ver- und Entsorgung (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereich - Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereich - Wirtschaft und Tourismus (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereiche - Gliederungsziffern (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereiche - Inhalte (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereiche als erste Gliederungsstufe des Haushalts (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbereiche im NKF-Produktrahmen (§ 79 GO NRW; §§ 1, 4, 11, 52 GemHVO NRW) 
Produktbeschreibungen (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktbildung (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktinformationen bei Finanzinstrumenten (§ 86 GO NRW) 
Produktorientierte Haushaltssteuerung (8. Teil der GO NRW, § 4 GemHVO NRW) 
Produktorientierte Teilpläne (§ 79 GO NRW, § 4 GemHVO NRW) 
Produktorientierter Beteiligungsbericht (§ 52 GemHVO NRW) 
Produktorientierter Haushalt (Einführung) 
Produktorientierter Vorbericht (§§ 1, 7 GemHVO NRW) 
Produktorientierung bei der gemeindlichen Aufgabenerfüllung (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktorientierung im Haushalt - Leistungskennzahlen (§ 12 GemHVO NRW) 
Produktorientierung im Haushalt - Veranschlagung (§ 11 GemHVO NRW) 
Produktorientierung im Haushalt - Ziele (§ 12 GemHVO NRW) 
Produktorientierung im Haushalt (§§ 75, 79 GO NRW, § 1,4 GemHVO NRW) 
Produktorientierung in den Teilplänen (§ 4 GemHVO NRW) 
Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen (§§ 75, 79 GO NRW; §§ 4, 11 GemHVO NRW) 
Produktplan der Gemeinde (§ 4 GemHVO NRW) 
Programmprüfung und Freigabe von Verfahren (§ 27 GemHVO NRW) 
Programmprüfung vor Einsatz der DV-Buchführung (§ 27 GemHVO NRW) 
Protokollierung in der DV-Buchführung (§ 27 GemHVO NRW) 
Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung (§ 104 GO NRW) 
Prüfpflichten vor der Bekanntmachung (§ 80 GO NRW) 
Prüfschritte zur Abgrenzung des örtlichen Konsolidierungskreises (§ 50 GemHVO NRW) 
Prüfung bei Aufgabendelegation (§ 103 GO NRW) 
Prüfung bei Entbehrlichkeit des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Prüfung der Angaben im Zuwendungsbescheid (§ 56 GemHVO NRW) 
Prüfung der Beachtung haushaltsrechtliche Vorschriften (§ 101 GO NRW) 
Prüfung der Beachtung ortsrechtlicher Bestimmungen (§ 101 GO NRW) 
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Prüfung der Buchführung (§ 101 GO NRW) 
Prüfung der DV-Buchführungsprogramme (§ 103 GO NRW) 
Prüfung der DV-Programme vor ihrer Anwendung (§ 103 GO NRW) 
Prüfung der Einzelabschlüsse (§ 116 GO NRW) 
Prüfung der Entbehrlichkeit des Gesamtabschlusses (§ 103 GO NRW) 
Prüfung der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Prüfung der Finanzbuchhaltung (§ 105 GO NRW) 
Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 LHO (§ 103 GO NRW) 
Prüfung der gesamten Haushaltswirtschaft (§ 103 GO NRW) 
Prüfung der Herstellungskosten (§§ 14, 33 GemHVO NRW) 
Prüfung der Inventur (§ 101 GO NRW) 
Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen (§§ 97, 103 GO NRW) 
Prüfung der örtlichen Abschreibungstabelle (§ 101 GO NRW) 
Prüfung der Verwaltung (§ 105 GO NRW) 
Prüfung der Verwendung von Staatszuweisungen (§ 105 GO NRW) 
Prüfung der Zahlungsabwicklung (§ 30 GemHVO NRW) 
Prüfung der Zwischenabschlüsse (§ 116 GO NRW) 
Prüfung des Gesamtabschlusses (§§ 103, 116 GO NRW) 
Prüfung des Gesamtlageberichtes (§ 116 GO NRW) 
Prüfung des Gesamtlageberichtes (§ 116 GO NRW) 
Prüfung des Inventars (§ 101 GO NRW) 
Prüfung des Jahresabschlusses (§§ 96, 101, 103 GO NRW) 
Prüfung des Lageberichtes (§ 101 GO NRW) 
Prüfung des Umfanges der Ermächtigungsübertragung (§ 22 GemHVO NRW) 
Prüfung einer Zahlungsverpflichtung (§ 30 GemHVO NRW) 
Prüfung und Feststellung der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Prüfung und Feststellung eines Zahlungsvorgangs (§ 30 GemHVO NRW) 
Prüfung von Vergaben (§ 103 GO NRW) 
Prüfung von Zwischenabschlüssen (§ 103 GO NRW) 
Prüfungen vor der Bildung von Rückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Prüfungsansätze der örtlichen Prüfung (10. Teil der GO NRW) 
Prüfungsaufgaben durch den eigenen Kreis (§ 102 GO NRW) 
Prüfungsaufträge (§ 103 GO NRW) 
Prüfungsaussagen (§§ 101, 103 GO NRW) 
Prüfungsbericht (§§ 101, 103 GO NRW) 
Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk (§ 101 GO NRW) 
Prüfungsergebnis (§ 103 GO NRW) 
Prüfungsergebnisse dokumentieren (§ 103 GO NRW) 
Prüfungsgegenstände (§ 103 GO NRW) 
Prüfungsgrundsätze für Abschlussprüfungen (§§ 101, 103 GO NRW; § 27 GemHVO NRW) 
Prüfungshandlungen  (§ 103 GO NRW) 
Prüfungsinformationen an den Rechnungsprüfungsausschuss (§ 105 GO NRW) 
Prüfungsinformationen an die Aufsichtsbehörde (§ 105 GO NRW) 
Prüfungsinformationen an die geprüfte Gemeinde (§ 105 GO NRW) 
Prüfungsinformationen an Fachaufsichtsbehörden (§ 105 GO NRW) 
Prüfungsinhalte der Jahresabschlussprüfung (§ 101 GO NRW) 
Prüfungspflicht bei den übrigen kreisangehörigen Gemeinden (§ 102 GO NRW) 
Prüfungspflicht bei Großen und Mittleren Städten (§ 102 GO NRW) 
Prüfungspflicht beim Jahresabschluss (§ 101 GO NRW) 
Prüfungsumfang der Jahresabschlussprüfung (§ 101 GO NRW) 
Prüfungsumfang und Prüfungsgegenstände (§ 92 GO NRW) 
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Prüfungsumfang und Prüfungsinhalte (§ 101 GO NRW) 
Prüfungszeitraum bei Abschlussprüfungen (§ 103 GO NRW) 
Prüfungszuständigkeit bei der Jahresabschlussprüfung (§ 101 GO NRW) 
Prüfungszuständigkeit für die Gesamtabschlussprüfung (§ 116 GO NRW) 
Q 
Qualifizierung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes (§§ 33, 35 GemHVO NRW) 
Qualifizierung eines Wirtschaftsgutes (§ 33 GemHVO NRW) 
Quantifizierung der Haftungsverhältnisse (§ 87 GO NRW, § 47 GemHVO NRW) 
Quellen der Finanzmittel (§ 77 GO NRW) 
R 
Rabatte (§ 33 GemHVO NRW) 
Rahmen der Abschlussprüfung (§ 101 GO NRW) 
Rahmen der Anlage von Geldmitteln (§ 31 GemHVO NRW) 
Rahmenbedingungen in den Vergabegrundsätzen (§ 25 GemHVO NRW) 
Rahmenbegriff „Haushalt“ (Einführung; 8. Teil der GO NRW) 
Rahmenbegriff „Haushaltsjahr“ (Einführung; § 78 GO NRW) 
Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft (Einführung; 8. Teil der GO NRW) 
Rangfolge der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 GO NRW) 
Rat und Prüfungsbericht (§ 105 GO NRW) 
Realisationsprinzip (§ 32 GemHVO NRW) 
Rechengröße „Aufwand“ (§§ 79, 93 GO NRW, §§ 2, 11, 17, 27 GemHVO NRW) 
Rechengröße „Auszahlungen“ (§§ 79, 89, 93 GO NRW, §§ 3, 11, 27, 30 GemHVO NRW) 
Rechengröße „Einzahlungen“ (§§ 79, 89, 93 GO NRW, §§ 3, 11, 27, 30 GemHVO NRW) 
Rechengröße „Erlöse/Leistungen“ (§ 18 GemHVO NRW) 
Rechengröße „Ertrag“ (§§ 79, 93 GO NRW, §§ 2, 11, 17, 27 GemHVO NRW) 
Rechengröße „Kosten“ (§ 18 GemHVO NRW) 
Rechengröße Erlöse/Leistungen (§ 18 GemHVO NRW) 
Rechengröße Kosten (§ 18 GemHVO NRW) 
Rechengrößen im NKF (§ 93 GO NRW, §§ 2, 27 GemHVO NRW) 
Rechenschaftslegung (§ 48 GemHVO NRW) 
Rechnerische Feststellung (§ 30 GemHVO NRW) 
Rechnungsabgrenzung  - Friedhofsgebühren (§ 42 GemHVO NRW) 
Rechnungsabgrenzung - Geleisteter Zuwendungen (§ 42 GemHVO NRW) 
Rechnungsabgrenzung - Sonderposten (§ 42 GemHVO NRW) 
Rechnungsabgrenzung - Verbindlichkeiten (§ 42 GemHVO NRW) 
Rechnungsabgrenzung bei „Friedhofsgebühren“ (§ 42 GemHVO NRW) 
Rechnungsabgrenzung bei geleisteten Finanzzuwendungen (§ 42 GemHVO NRW) 
Rechnungsabgrenzung bei geleisteten Sachzuwendungen (§ 42 GemHVO NRW) 
Rechnungsabgrenzung bei Weiterleitung einer Zuwendung (§ 42 GemHVO NRW)    
Rechnungsabgrenzung und Abgeltungszahlungen (§ 42 GemHVO NRW) 
Rechnungsabgrenzung und gebührenrechtliche Kalkulation (§ 42 GemHVO NRW) 
Rechnungsabgrenzung und investive Zuwendungen (§ 42 GemHVO NRW) 
Rechnungsabgrenzung und Sonderposten  (§§ 41, 42 GemHVO NRW) 
Rechnungsabgrenzung und Verbindlichkeiten (§ 42 GemHVO NRW) 
Rechnungsabgrenzung und Zinszuschüsse (§ 42 GemHVO NRW) 
Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite der Bilanz (§ 42 GemHVO NRW) 
Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz (§ 42 GemHVO NRW) 
Rechnungsabgrenzungsspiegel (§§ 41, 42, 44 GemHVO NRW) 
Rechnungskreise bei Sondervermögen und Treuhandvermögen (§ 93 GO NRW) 
Rechnungslegungsstandards - Deutsche (§ 51 GemHVO NRW) 
Rechnungslegungsstandards (12. Teil der GO NRW) 
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Rechnungsprüfung als Aufgabe (§ 103 GO NRW) 
Rechnungsprüfungsausschuss (10. Teil der GO NRW; §§ 92, 101, 102 GO NRW) 
Rechnungsprüfungsausschuss und Rechnungsprüfung des Kreises (§ 102 GO NRW) 
Rechnungszins bei Pensionsrückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Recht des Prüfers auf Nachweise und Unterlagen (§ 103 GO NRW) 
Recht- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung (§§ 101 GO NRW) 
Rechte der Aufsichtsbehörde (§ 75 GO NRW) 
Rechte der Gemeindeorgane (Einführung) 
Rechtlich selbständige örtliche Stiftungen als Treuhandvermögen (§§ 98, 100 GO NRW) 
Rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen (§100 GO NRW) 
Rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen (§ 103 GO NRW) 
Rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen (§§ 97, 100 GO NRW, § 41 GemHVO NRW) 
Rechtlich unselbstständige Versorgungseinrichtungen (§ 97 GO NRW) 
Rechtsbegriff „Angemessene Höhe“ (§ 88 GO NRW) 
Rechtsbegriff „Geringfügigkeit“ (§ 36 GemHVO NRW) 
Rechtsbegriff „Ungewiss“ (§ 88 GO NRW, § 36 GemHVO NRW) 
Reduzierung von Bilanzposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Reform des Gemeindehaushaltsrechts (Einführung) 
Regelmäßig wiederkehrende Bestandskontrolle (§§ 28, 29 GemHVO NRW) 
Regelmäßige körperliche Bestandsaufnahme (§ 34 GemHVO NRW) 
Regelmäßige und unvermutete Prüfungen (§ 31 GemHVO NRW) 
Regelsystem der GoB (§§ 93, 116 GO NRW, § 27 GemHVO NRW) 
Regelung zur Befugnis der Bestätigung (§ 30 GemHVO NRW) 
Regelungsbereiche für örtliche Vorschriften (§ 31 GemHVO NRW)  
Regelungsbereiche für die örtliche Kosten- und Leistungsrechnung (§ 18 GemHVO NRW) 
Regelungssachverhalte  für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (§ 31 GemHVO NRW) 
Regelungssachverhalte  für die ständige Aufbewahrung“ (§ 58 GemHVO NRW)  
Regelungssachverhalte für die Errichtung von Unterlagen in elektronischer Form (§ 58 GemHVO NRW). 
Regelungstext des § 300 HGB (§ 50 GemHVO NRW) 
Regelungstext des § 301 HGB (§ 50 GemHVO NRW)  
Regelungstext des § 303 HGB (§ 50 GemHVO NRW)  
Regelungstext des § 304 HGB (§ 50 GemHVO NRW)  
Regelungstext des § 305 HGB (§ 50 GemHVO NRW)  
Regelungstext des § 307 HGB (§ 50 GemHVO NRW)  
Regelungstext des § 308 HGB (§ 50 GemHVO NRW)  
Regelungstext des § 309 HGB (§ 50 GemHVO NRW) 
Regionalverband Ruhr (§ 41 GemHVO NRW) 
Ressourcenaufkommen (§ 11 GemHVO NRW) 
Ressourcenverbrauch (§ 11 GemHVO NRW) 
Ressourcenverbrauchskonzept (Einführung) 
Richtigkeit der Bestandsaufnahme (§ 91 GO NRW, § 28 GemHVO NRW) 
Richtigkeit des Forderungsbetrages (§ 41 GemHVO NRW) 
Risikobeurteilung (§ 89 GO NRW, § 30 GemHVO NRW) 
Risikofrüherkennungssystem (§ 76 GO NRW, §§ 5, 12, 48, 51 GemHVO NRW) 
Risikovorsorge (§ 89 GO NRW) 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (§ 41 GemHVO NRW) 
Rückkaufswert kein Wertansatz (§ 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen  - nicht für „geplante“ Verluste (§ 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Abraumbeseitigung (§ 41 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Absicherung eines Fremdwährungsrisikos (§ 86 GO NRW, §§ 36, 41 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Abzinsung (§ 88, 91 GO NRW) 
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Rückstellungen - Altlasten (§ 88 GO NRW, §§ 36, 41 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Ansprüche der Beamten (§ 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Arbeitszeitguthaben (§§ 36, 41 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (§ 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Beteiligung an Versorgungslasten (§§ 36, 41 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Deponien (§ 88 GO NRW, §§ 36, 41 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - drohende Verluste aus laufenden Verfahren (§ 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (§ 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Erhaltungsaufwand bei Kindertageseinrichtungen (§§ 36, 41 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Finanzausgleich (§ 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Gemeindefinanzausgleich (§ 88 GO NRW, § 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - gemeindliche Steuererhebung (§ 88 GO NRW, § 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Haftung bei Verlusten (§ 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Kindertageseinrichtungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - künftige Umlagezahlungen der Gemeinde (§ 88 GO NRW, § 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Leistungsentgelte für Beschäftigte (§ 36 GemHVO NRW)  
Rückstellungen - nicht für andere Zwecke (§ 88 GO NRW, § 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - nicht für Ausgleichsschulden (§ 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - nicht für Innenverpflichtungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Sog. Sanierungsgelder (§ 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Steuererhebung (§ 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Tarifliche Beschäftigung (§ 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Umlagezahlungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Umweltschäden (§ 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - ungewisse Verpflichtungen (§ 88 GO NRW) 
Rückstellungen - Unterlassene Instandhaltung (§ 88 GO NRW; § 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Urlaubsansprüche (§§ 36, 41 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Verluste aus laufenden Verfahren (§ 88 GO NRW, §§ 36, 41 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Verluste aus schwebenden Geschäften (§ 88 GO NRW, §§ 36, 41 GemHVO NRW) 
Rückstellungen - Zusatzversorgungskasse (§ 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungen (§ 88 GO NRW, §§ 36, 41, 53 GemHVO NRW) 
Rückstellungsarten (§ 88 GO NRW) 
Rückstellungsbildung für beamtenrechtliche Ansprüche (§ 36 GemHVO NRW) 
Rückstellungsspiegel (§§ 88, 91 GO NRW; §§ 36, 41 GemHVO NRW) 
Rückzahlung investiver Zuwendungen (§ 3 GemHVO NRW) 
Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung (§ 30 GemHVO NRW) 
S 
Sachanlagen (§§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Sachanlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Sachanlagevermögen in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz (§ 53 GemHVO NRW) 
Sachbezogene Verantwortlichkeiten (§ 31 GemHVO NRW) 
Sachgerechte Anwendung der Grundsätze (§§ 93, 95, 116 GO NRW, § 27 GemHVO NRW) 
Sachgesamtheit bei Straßen (§ 41 GemHVO NRW) 
Sachgesamtheit bei Vermögensgegenständen (§ 33 GemHVO NRW) 
Sachliche Bindung bei der Ermächtigungsübertragung (§ 22 GemHVO NRW) 
Sachliche Feststellung (§ 30 GemHVO NRW) 
Sachliche Inventurformen (§ 91 GO NRW; § 28 GemHVO NRW) 
Sachverhalte der Übergangskonsolidierung (§ 50 GemHVO NRW) 
Saldo aus den Zahlungen aus der Investitionstätigkeit (§ 3 GemHVO NRW) 
Saldo aus den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 GemHVO NRW) 
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Sale-and-lease-back-Geschäfte (§ 90 GO NRW) 
Sammelbewertung (§ 41 GemHVO NRW) 
Sammelbewertung als Bewertungsvereinfachung (§ 34 GemHVO NRW) 
Sanierungskonzept (§ 76 GO NRW) 
Sanierungsmaßnahmen (§ 33 GemHVO NRW) 
Sanierungsplan zur Beseitigung der Überschuldung (§§ 75, 93 GO NRW, § 43 GemHVO NRW)  
Satzungsrecht der Gemeinde (§ 78 GO NRW) 
Schaffung eines zukunftsorientierten Bildes der Gemeinde (§ 76 GO NRW, §§ 4, 5 GemHVO NRW) 
Schecks (§ 31 GemHVO NRW) 
Schema für die Gliederung der Eröffnungsbilanz (§ 53 GemHVO NRW) 
Schema für eine Gesamtkapitalflussrechnung (direkt) (§ 51 GemHVO NRW) 
Schema für eine Gesamtkapitalflussrechnung (indirekt) (§ 51 GemHVO NRW) 
Schema für eine Produktbeschreibung (§ 4 GemHVO NRW) 
Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW) 
Schriftliche Unterschriftsbefugnisse (§ 31 GemHVO NRW) 
Schritte in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft (Einführung) 
Schritte zum gemeindlichen Gesamtabschluss (12. T. GO NRW) 
Schritte zum gemeindlichen Jahresabschluss (§ 95 GO NRW; § 37 GemHVO NRW)  
Schritte zum Gesamtabschluss (12. Teil der GO NRW; § 116 GO NRW, § 49 GemHVO NRW) 
Schritte zum Jahresabschluss (§ 95 GO NRW, § 37 GemHVO NRW) 
Schulden in der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Schuldenkonsolidierung nach § 303 HGB (§ 50 GemHVO NRW) 
Schuldübernahmen und Schuldbeitritt (§ 87 GO NRW) 
Schulen (§ 41 GemHVO NRW) 
Schulpauschale - Bemessung der Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW) 
Schulpauschale/Bildungspauschale (§ 43 GemHVO NRW) 
Schutz der Unterlagen bei der Aufbewahrung (§ 58 GemHVO NRW) 
Schutz personenbezogener Daten (§ 58 GemHVO NRW) 
Schwebende Geschäfte (§§ 27, 36 GemHVO NRW) 
Schwellenwerte - In zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren (§ 76 GO NRW) 
Schwellenwerte - Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 GO NRW) 
Schwellenwerte - Veränderung der Haushaltswirtschaft (§ 76 GO NRW) 
Schwellenwerte - Verzehr des Eigenkapitals (§ 76 GO NRW) 
Schwellenwerte der Europäischen Union (§ 25 GemHVO NRW) 
Schwellenwerte für Haushaltssicherungskonzepte (§ 76 GO NRW; § 5 GemHVO NRW) 
Selbstprüfungsverbot - Zusammenschlüsse von Wirtschaftsprüfern (§ 103 GO NRW) 
Selbstprüfungsverbot für Prüfer der örtlichen Prüfung (§§ 103, 104 GO NRW) 
Selbstprüfungsverbot für Prüfer der überörtlichen Prüfung (§ 105 GO NRW) 
Selbstständige Nutzungsfähigkeit geringwertiger Wirtschaftsgüter (§ 33 GemHVO NRW) 
SEPA-Zahlungsverkehr (§ 30 GemHVO NRW) 
Sicherheit und Überwachung der Finanzbuchhaltung (§ 31 GemHVO NRW) 
Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte (§ 87 GO NRW) 
Sicherheitseinrichtungen (§ 31 GemHVO NRW) 
Sicherheitsstandards (§ 31 GemHVO NRW) 
Sicherheitsvorkehrungen für die Aufbewahrung (§ 58 GemHVO NRW) 
Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen (§ 75 GO NRW) 
Sicherstellung der gemeindlichen Liquiditätsplanung (§ 89 GO NRW) 
Sicherstellung der Informationsrechte der Prüfer (§ 103 GO NRW) 
Sicherstellung der Kenntnisse über die Zuwendungsfinanzierung (§ 56 GemHVO NRW) 
Sicherstellung der Liquidität - Aufnahme von Krediten (§ 89 GO NRW, § 30 GemHVO NRW) 
Sicherstellung der Liquidität (§§ 75, 82, 89 GO NRW; §§ 23, 30 GemHVO NRW) 
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Sicherstellung der Liquiditätsplanung (§ 89 GO NRW, § 30 GemHVO NRW) 
Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit (§ 82 GO NRW, § 23 GemHVO NRW) 
Sicherung der aufbewahrten Unterlagen auf Bildträger (§ 58 GemHVO NRW) 
Sicherung der aufbewahrten Unterlagen auf Datenträger (§ 58 GemHVO NRW) 
Sicherung der Aufgabenerfüllung (§ 101 GO NRW) 
Sicherung der Informationspflichten von Organisationseinheiten (§ 118 GO NRW) 
Sicherung der Lesbarkeit beim Wechsel automatisierter Verfahren (§ 58 GemHVO NRW) 
Sicherung der Lesbarkeit der aufbewahrten Unterlagen (§ 58 GemHVO NRW) 
Sicherung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung (§ 94 GO NRW; § 31 GemHVO NRW) 
Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Inventur (§ 29 GemHVO NRW) 
Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Prüfung der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Sicherung der Unabhängigkeit der Prüfer (§§ 104, 105 GO NRW) 
Sicherung einer ausreichenden Liquidität (§ 30 GemHVO NRW) 
Sicherung und Kontrolle der Verfahren (§ 31 GemHVO NRW) 
Sicherungsbehalte bei Anschaffungskosten und Herstellungskosten (§ 33 GemHVO NRW) 
Skonti (§ 33 GemHVO NRW) 
Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (§ 33 GemHVO NRW) 
Sonderabgaben (§ 77 GO NRW) 
Sondereinzelkosten der Fertigung (§ 33 GemHVO NRW) 
Sonderfälle bei der Bildung von Sonderposten (§ 43 GemHVO NRW) 
Sonderkonten (§§ 30, 31, 33 GemHVO NRW) 
Sonderposten - Auflösung von (§ 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten - Beiträge für Investitionen (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten - Festwerte für Vermögensgegenstände (§ 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten - Gebührenausgleich (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten - Geld- und Sachschenkungen (§ 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten - Investive Zuwendungen (§§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Sonderposten - Nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (§ 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten - Nicht rückzahlbare Zuwendungen (§ 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten - Rechnungsabgrenzung für Weitergabe der Zuwendung (§ 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten - Rechtlich unselbstständige Stiftungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Sonderposten - Schlüsselzuweisungen (§ 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten - Spenden von Arbeits- und Dienstleistungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Sonderposten - Unentgeltlicher Erwerb (§ 41 GemHVO NRW) 
Sonderposten - Verwendung der Zuwendung (§ 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten bei Arbeits- und Dienstleistungen als Spenden (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten für Beiträge (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten für den Gebührenausgleich (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten für erhaltene Beiträge für Investitionen (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten für erhaltene investive Zuwendungen (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten nach Verwendung der Zuwendung (§ 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten nicht bei Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit  (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten nicht bei Weitergabe der Zuwendung (§ 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten nicht für erhaltene rückzahlbare Zuwendungen (§ 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten nicht für erhaltene Schlüsselzuweisungen (§ 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten und Geldleistungen Dritter (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten und rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Sonderposten und Sachleistungen Dritter (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten und Umstufung von Straßen (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Sonderposten und unentgeltlicher Erwerb (Schenkungen)  (§ 41 GemHVO NRW) 
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Sonderposten und Vermögensgegenstand (§ 43 GemHVO NRW) 
Sonderpostenspiegel (§§ 41, 43, 44 GemHVO NRW) 
Sonderrücklage (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Sonderrücklage bei Aktivierung kommunaler Stiftungen (§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Sonderrücklage bei Beschaffung von Vermögensgegenständen (§ 43 GemHVO NRW) 
Sonderrücklage bei fehlender Ertragswirksamkeit der Zuwendung (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Sonderrücklage für Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (§§ 41, 43 GemHVO NRW) 
Sondervermögen - Vorschriften über die Haushaltswirtschaft (§ 97 GO NRW) 
Sondervermögen (§ 97 GO NRW, §§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Sondervermögen als gemeindliche Tochtereinheiten (12. T. GO NRW, 7. Abschn. GemHVO NRW) 
Sondervorschriften für die Sondervermögen (§ 79 GO NRW) 
Sonstige Ausleihungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (§ 41 GemHVO NRW) 
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (§ 41 GemHVO NRW) 
Sonstige Finanzaufwendungen (§ 2 GemHVO NRW) 
Sonstige Investitionsauszahlungen (§ 3 GemHVO NRW) 
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Sonstige ordentliche Aufwendungen (§ 2 GemHVO NRW) 
Sonstige ordentliche Erträge (§ 2 GemHVO NRW) 
Sonstige ortsrechtlichen Bestimmungen (§ 101 GO NRW) 
Sonstige Rückstellungen (§ 88 GO NRW, §§ 36, 41 GemHVO NRW) 
Sonstige Rückstellungen aus dienstlicher Tätigkeit der Beschäftigten (§ 36 GemHVO NRW) 
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW (§ 41 GemHVO NRW) 
Sonstige Sonderposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Sonstige Steuereinnahmen - Bemessung der Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW) 
Sonstige Transfererträge (§ 2 GemHVO NRW) 
Sonstige unbebaute Grundstücke (§ 41 GemHVO NRW) 
Sonstige Veränderungen in den Büchern (§ 27 GemHVO NRW) 
Sonstige Verbindlichkeiten (§ 41 GemHVO NRW) 
Sonstige Vermögensgegenstände (§§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Sonstige wichtige Angaben im gemeindlichen Gesamtanhang (§ 51 GemHVO NRW) 
Sonstige zulässige Verrechnungen (§ 39 GemHVO NRW) 
Sparkassen (§ 41 GemHVO NRW) 
Sparkassen und Konsolidierungskreis (§ 116 GO NRW) 
Sparkassenzweckverbände (§ 41 GemHVO NRW) 
Sparkassenzweckverbände und Konsolidierungskreis (§ 116 GO NRW) 
Späterer Zeitpunkt des Inkrafttretens der Haushaltssatzung (§ 78 GO NRW) 
Sperrvermerke (§ 23 GemHVO NRW) 
Sportpauschale (§ 43 GemHVO NRW) 
Status der überörtlichen Prüfung (§ 105 GO NRW) 
Stellen für Beamtinnen und Beamte (§ 8 GemHVO NRW) 
Stellen für tariflich Beschäftigte (§ 8 GemHVO NRW) 
Stellen in Einrichtungen von Sondervermögen (§ 8 GemHVO NRW) 
Stellenplan - Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 GemHVO NRW) 
Stellenplan (§ 79 GO NRW, §§ 1, 8, 9 GemHVO NRW) 
Stellenplan und Haushaltsjahr (§ 8 GemHVO NRW) 
Stellenplan und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 8 GemHVO NRW) 
Stellung der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Stellung des Kämmerers (§§ 80, 83 GO NRW) 
Stellungnahme der örtlichen Rechnungsprüfung (§ 101 GO NRW) 
Stellungnahme des Bürgermeisters zum Prüfungsbericht  (§ 101 GO NRW) 
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Stellungnahme des Kämmerers (§§ 80, 95 GO NRW) 
Stellungnahme des Kämmerers zum Jahresabschluss (§ 96 GO NRW 
Stellungnahme des Kämmerers zum Prüfungsbericht (§ 101 GO NRW) 
Stellungnahmen des Bürgermeisters und des Kämmerers (§ 96 GO NRW 
Stetigkeit der Bewertungsmethode (§ 32 GemHVO NRW) 
Steuerabgrenzung nach § 306 HGB (§ 50 GemHVO NRW) 
Steuerähnliche Abgaben  (§ 2 GemHVO NRW) 
Steuern (§§ 2, 23 GemHVO NRW) 
Steuern und ähnliche Abgaben (§ 2 GemHVO NRW) 
Steuerung der gemeindlichen Kreditaufnahmen (§ 86 GO NRW) 
Steuerung und Erfolgskontrolle der Gemeinde (§ 40 GemHVO NRW) 
Stichproben als Inventurvereinfachung (§ 29 GemHVO NRW) 
Stichprobeninventur (§ 28 GemHVO NRW) 
Stichtagsprinzip (§ 95 Abs. 1, § 116 Abs. 1 GO NRW, 
Stiftungen - Kommunale (§ 100 GO NRW) 
Stiftungen privaten Rechts (§ 100 GO NRW) 
Stiftungen und örtliche Zwecke (§ 100 GO NRW 
Straße als einheitlicher Vermögensgegenstand (§ 41 GemHVO NRW) 
Straße als Sachgesamtheit (§ 41 GemHVO NRW) 
Straßennetz (§ 41 GemHVO NRW) 
Struktur der  gemeindlichen Gesamtergebnisrechnung (§ 116 GO NRW) 
Struktur der Bilanz nach § 266 HGB (§ 116 GO NRW; §§ 49, 52 GemHVO NRW) 
Struktur der gemeindlichen Bilanzentscheidung (§ 91 GO NRW; §§ 32, 41 GemHVO NRW)  
Struktur der gemeindlichen Gesamtbilanz (§ 116 GO NRW; §§ 49, 50 GemHVO NRW) 
Struktur der Gesamtergebnisrechnung (§§ 49, 50 GemHVO NRW) 
Strukturierung des Straßennetzes (§ 41 GemHVO NRW) 
Stufen eines Sanierungskonzeptes (§ 76 GO NRW) 
Stufen eines Sanierungsplans (§§ 75, 92, 95 GO NRW) 
Stufenmodell zur Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 GO NRW) 
Stundung von gemeindlichen Ansprüchen (§§ 26, 31 GemHVO NRW) 
Stundungsvereinbarung (§ 26 GemHVO NRW) 
Subsidiarität der Kreditaufnahme (§ 77 GO NRW) 
Summen- und Saldenbildung im Ergebnisplan (§ 2 GemHVO NRW) 
Summen- und Saldenbildung im Finanzplan (§ 3 GemHVO NRW) 
Summenmäßige Veranschlagung (§ 13 GemHVO NRW) 
System der doppelten Buchführung (§ 27 GemHVO NRW) 
T 
Tagesabstimmungen der Finanzmittelkonten (§ 30 GemHVO NRW) 
Tägliche Abstimmung der Konten (§ 31 GemHVO NRW) 
Tatbestand „nicht entgeltlich“ bei immateriellen Vermögensgegenstände (§ 43 GemHVO NRW) 
Tatbestand „selbst hergestellt“ bei immateriellen Vermögensgegenstände (§ 43 GemHVO NRW) 
Tatbestand „Unterlassene Instandhaltung“ (§ 36 GemHVO NRW) 
Tätigkeit bei organisatorisch unselbstständigen Betrieben (§ 36 GemHVO NRW) 
Tätigkeit bei rechtlich selbstständigen Betrieben der Gemeinde (§ 36 GemHVO NRW) 
Tätigkeit bei rechtlich unselbstständigen Betrieben der Gemeinde (§ 36 GemHVO NRW) 
Tatsächlicher Anschaffungszeitpunkt (12. T. GO NRW) 
Tauschgeschäfte (§ 33 GemHVO NRW) 
Technische Anlagen (§ 41 GemHVO NRW) 
Teilergebnisplan „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (§ 4 GemHVO NRW) 
Teilergebnisplan für den Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (§ 4 GemHVO NRW) 
Teilergebnispläne (§ 4 GemHVO NRW) 
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Teilergebnisrechnung  (§ 95 GO NRW)  
Teilergebnisrechnung innerhalb der Teilrechnungen (§ 40 GemHVO NRW) 
Teilfinanzplan „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (§ 4 GemHVO NRW) 
Teilfinanzpläne (§ 4 GemHVO NRW) 
Teilfinanzrechnung (§ 95 GO NRW) 
Teilfinanzrechnung innerhalb der Teilrechnungen (§ 40 GemHVO NRW) 
Teilpläne (§ 1 GemHVO NRW) 
Teilpläne (§ 79 GO NRW, §§ 1, 4, 11 GemHVO NRW) 
Teilpläne und Budgetierung (§ 4 GemHVO NRW) 
Teilrechnungen (§ 95 GO NRW) 
Teilrechnungen (§ 95 GO NRW, § 40 GemHVO NRW) 
Teilwert und Barwert (§ 36 GemHVO NRW) 
Teilwertverfahren (§ 36 GemHVO NRW) 
Tenorierung des Bestätigungsvermerks (§ 101 GO NRW) 
Top-down-Konzept (§ 51 GemHVO NRW) 
Transferaufwendungen (§ 2 GemHVO NRW)  
Trennung des Stiftungsvermögens vom Gemeindevermögen (§100 GO NRW 
Trennung von fachlicher Entscheidung und Zahlungsabwicklung (§ 93 GO NRW) 
Trennung zwischen Verwaltung und Aufgabenbearbeitung (§ 27 GemHVO NRW) 
Treugut (§ 47 GemHVO NRW)   
Treuhandverhältnis und Liquiditätssicherung (§ 75 GO NRW) 
Treuhandverhältnis und Pensionsrückstellungen (§ 98 GO NRW, § 36 GemHVO NRW) 
Treuhandvermögen - Beachtung haushaltsrechtlicher Vorschriften (§ 98 GO NRW) 
Treuhandvermögen - Besondere Haushaltspläne und Sonderrechnung (§ 98 GO NRW) 
Treuhandvermögen (§ 98 GO NRW, §§ 33, 41, 47 GemHVO NRW) 
Tunnel (§ 41 GemHVO NRW) 
U 
Über- oder außerplanmäßige Verfügungsmittel  (§ 83 GO NRW) 
Über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (§ 85 GO NRW) 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 83 GO NRW) 
Überblick über den Stand der Sonderposten - Sonderpostenspiegel (§ 43 GemHVO NRW) 
Überblick über die gebildeten Rückstellungen (Rückstellungsspiegel) (§ 88 GO NRW) 
Überblick über haushaltswirtschaftliche Eckpunkte (§ 7 GemHVO NRW) 
Überdeckung in Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation (§ 41 GemHVO NRW) 
Überdeckung in Teilergebnisrechnungen mit Gebührenkalkulation (§ 43 GemHVO NRW) 
Übereinstimmung mit den Originalen (§ 58 GemHVO NRW) 
Übergabe des Prüfungsergebnisses (§ 96 GO NRW 
Übergangskonsolidierung (§ 50 GemHVO NRW) 
Überlassung von Vermögensgegenständen zur Nutzung (§ 90 GO NRW) 
Überleitung des haushaltsmäßigen Ergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation (§ 4 GemHVO NRW) 
Überleitung des haushaltsmäßigen Ergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation (§ 43 GemHVO NRW) 
Überleitungsrechnung zur Gemeindebilanz II (GB II) (§ 50 GemHVO NRW) 
Übernahme der Finanzbuchhaltung für Dritte (§ 16 GemHVO NRW) 
Übernahme fremder Vermögensgegenstände (§ 90 GO NRW) 
Übernahme von Arbeiten Dritter  (§ 103 GO NRW) 
Übernahme von Aufgaben der Finanzbuchhaltung von Dritten (§ 94 GO NRW) 
Übernahme von Bürgschaften (§ 87 GO NRW) 
Übernahme von Verpflichtungen aus anderen Rechtsgeschäften (§ 87 GO NRW) 
Übernahme von Verpflichtungen aus Gewährverträgen (§ 87 GO NRW) 
Übernommenes Vermögen (§ 97 GO NRW) 
Überörtliche Prüfung (§ 105 GO NRW) 
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Überörtliche Prüfung und Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Überplanmäßige Aufwendungen (§ 83 GO NRW)   
Überplanmäßige Auszahlungen und fortgesetzte Investitionen (§ 83 GO NRW) 
Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (§ 85 GO NRW) 
Überprüfung der Einhaltung der Ziele (§ 40 GemHVO NRW) 
Überprüfung der Ziele mit Hilfe von Ist-Zahlen (§ 40 GemHVO NRW) 
Überprüfung des NKF-Gesetzes (Einführung) 
Überprüfung des Prozentsatzes für Beihilferückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Überprüfungspflichten (§ 83 GO NRW) 
Überschreitung des Kreditrahmens (§ 82 GO NRW) 
Überschuldung der Gemeinde (§ 75 GO NRW) 
Überschuldung und vorläufige Haushaltswirtschaft (§ 75 GO NRW) 
Übersicht der übertragenen Ermächtigungen (§ 22 GemHVO NRW) 
Übersicht über das Aufstellungsverfahren für den Jahresabschluss  (§ 95 GO NRW) 
 Übersicht über das gemeindliche Anlagevermögen (§ 33 GemHVO NRW) 
Übersicht über das Gesamteigenkapital der Gemeinde (§ 51 GemHVO NRW) 
Übersicht über den gemeindlichen Konsolidierungskreis (§ 116 GO NRW) 
Übersicht über den NKF-Kontenrahmen (§ 27 GemHVO NRW) 
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (§ 79 GO NRW, §§ 1, 9 GemHVO NRW) 
Übersicht über die Anlagen zum gemeindlichen Haushaltsplan (§ 81 GO NRW; § 19 GemHVO NRW) 
Übersicht über die Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche (§ 8 GemHVO NRW) 
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 79 GO NRW, §§ 1, 9 GemHVO NRW) 
Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen (§ 52 GemHVO NRW) 
Übersicht über die haushaltsrechtlichen Gesamtabschlussunterlagen (§ 116 GO NRW) 
Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen (§ 22 GemHVO NRW) 
Übersicht über die Verbindlichkeiten (§ 1 GemHVO NRW) 
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (§ 79 GO NRW, §§ 1, 9 GemHVO NRW) 
Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Betriebe (§ 1 GemHVO NRW) 
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen (§ 79 GO NRW, §§ 1, 9 GemHVO NRW) 
Übersicht über gemeindliche Abschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Übersicht über Verfahrensweisen zur Bildung von Sonderposten (§ 43 GemHVO NRW) 
Übersicht über weitere Beschäftigte der Gemeinde (§ 8 GemHVO NRW) 
Übersicht zu den gemeindlichen Herstellungskosten (§ 14 GemHVO NRW) 
Übersicht zu den Jahresabschlussunterlagen (§ 95 GO NRW) 
Übersicht zu den gemeindlichen Herstellungskosten (§ 33 GemHVO NRW) 
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben  (§ 79 GO NRW, § 1 GemHVO NRW) 
Übersichten zum Stellenplan (§ 8 GemHVO NRW) 
Übersichtlichkeit der gemeindlichen Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Übertragbarkeit - Ermächtigungen (§ 22 GemHVO NRW) 
Übertragbarkeit und Verfügungsmittel (§§ 15, 22 GemHVO NRW) 
Übertragbarkeit von Ermächtigungen (§ 22 GemHVO NRW) 
Übertragbarkeit zu Lasten des Folgejahres (§ 22 GemHVO NRW) 
Übertragung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung (§ 94 GO NRW) 
Übertragung der Kreditermächtigung (§ 86 GO NRW) 
Übertragung der Verpflichtungsermächtigungen (§ 85 GO NRW) 
Übertragung einzelner Prüfungsaufgaben auf den eigenen Kreis (§ 102 GO NRW) 
Übertragung nicht von Erträgen (§ 22 GemHVO NRW) 
Übertragung nicht von sonstigen Einzahlungen (§ 22 GemHVO NRW) 
Übertragung nicht von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen (§ 22 GemHVO NRW) 
Übertragung nicht von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen (§ 22 GemHVO NRW) 
Übertragung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung auf Dritte (§ 94 GO NRW) 
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Übertragung von Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung (§ 102 GO NRW) 
Übertragung von Aufgaben der Zwangsvollstreckung (§ 94 GO NRW) 
Übertragung von Aufwandsermächtigungen (§ 22 GemHVO NRW) 
Übertragung von Auszahlungsermächtigungen (§ 22 GemHVO NRW) 
Übertragung von Ermächtigungen (§ 22 GemHVO NRW)  
Übertragung von Kreditermächtigungen (§ 22 GemHVO NRW) 
Übertragung von Prüfungsaufgaben durch den Bürgermeister (§ 103 GO NRW) 
Übertragung von Prüfungsaufgaben durch den Rat (§ 103 GO NRW) 
Übertragungen bei Zweckbindung (§ 22 GemHVO NRW) 
Überwachung der Einziehung von gemeindlichen Ansprüchen (§ 23 GemHVO NRW) 
Überwachung der Erfüllung von gemeindlichen Verpflichtungen (§ 23 GemHVO NRW) 
Überwachung der Finanzgeschäfte - laufend (§ 89 GO NRW) 
Überwachung der gemeindlichen Ansprüche (§ 23 GemHVO NRW) 
Überwachung der gemeindlichen Verpflichtungen (§ 23 GemHVO NRW) 
Überwachung der Inanspruchnahme von Ermächtigungen (§ 23 GemHVO NRW) 
Überwachung der Verpflichtungsermächtigungen (§ 23 GemHVO NRW) 
Überwachung des gemeindlichen Haushalts (§ 23 GemHVO NRW)  
Umfang der Anschaffungskosten (§ 33 GemHVO NRW) 
Umfang der anzusetzenden Pensionsrückstellungen bei den Betrieben (§ 36 GemHVO NRW) 
Umfang der Gesamtabschlussprüfung (§ 103 GO NRW) 
Umfang der Herabsetzung von Rückstellungen (§ 88 GO NRW, § 36 GemHVO NRW) 
Umfang der Herstellungskosten (§ 33 GemHVO NRW) 
Umfang der Jahresabschlussprüfung (§ 103 GO NRW) 
Umfang der Zuschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Umgang mit Aufrechnungsdifferenzen (§ 50 GemHVO NRW) 
Umgang mit Beanstandungen der überörtlichen Prüfung (§ 105 GO NRW) 
Umgang mit Einwendungen der überörtlichen Prüfung (§ 105 GO NRW) 
Umgang mit gemeindlichen Ansprüchen (§ 26 GemHVO NRW) 
Umgang mit gemeindlichen Forderungen (§ 26 GemHVO NRW)  
Umgang mit gemeindlichen Forderungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Umgang mit geringwertigen Wirtschaftsgütern (§ 33 GemHVO NRW) 
Umgang mit Zahlungsmitteln (§§ 30, 31 GemHVO NRW) 
Umgliederungen für den Summenabschluss (§ 50 GemHVO NRW) 
Umgliederungen zwischen Anlage- und Umlaufvermögen (§ 41 GemHVO NRW) 
Umlageerhebung der Versorgungskasse (§ 36 GemHVO NRW) 
Umlagen (§ 2 GemHVO NRW) 
Umlaufvermögen (§§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Umlaufvermögen in der gemeindlichen Bilanz (§ 90 GO NRW; §§ 27, 41 GemHVO NRW) 
Umlaufvermögen in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz (§ 53 GemHVO NRW) 
Umsatzkostenverfahren - UKV (§ 52 GemHVO NRW) 
Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinden - Bemessung der Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW) 
Umschichtung der Sonderrücklage in die allgemeine Rücklage (§ 43 GemHVO NRW) 
Umschuldung - Kredite (§ 86 GO NRW 
Umschuldung nicht für Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 89 GO NRW) 
Umsetzung der Budgetierung (§ 21 GemHVO NRW) 
Umsetzungsplanung bei Instandhaltungsrückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Umwandlung kurzfristiger Investitionskredite (§ 82 GO NRW) 
Umwandlung kurzfristiger Investitionskredite in langfristige Kredite (§ 86 GO NRW) 
Umwandlung von Gemeindegliedervermögen in freies Gemeindevermögen (§ 99 GO NRW) 
Umwandlung von Gemeindegliedervermögen in Privatvermögen (§ 99 GO NRW) 
Unabhängigkeit der Gemeindeprüfungsanstalt (§ 105 GO NRW) 
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Unabhängigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung (§ 104 GO NRW) 
Unabhängigkeit der überörtlichen Prüfung (§ 105 GO NRW) 
Unabhängigkeit des Dritten als Prüfer (§ 103 GO NRW) 
Unabweisbarkeit zusätzlicher Verpflichtungsermächtigungen (§ 85 GO NRW) 
Unbebaute Grundstücke (§§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Unbedeutendes Treuhandvermögen (§ 98 GO NRW) 
Uneingeschränkte Heranziehung Dritter als Prüfer (§ 103 GO NRW) 
Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk (§ 101 GO NRW) 
Unmittelbare Informationen über die Gesamtabschlussprüfung (§ 116 GO NRW) 
Unselbstständige Stiftungen und Sonderposten (§ 43 GemHVO NRW) 
Unselbstständige wirtschaftliche Unternehmen (§ 97 GO NRW) 
Unterbrechung der Herstellung (§ 33 GemHVO NRW) 
Unterdeckung in Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation (§ 41 GemHVO NRW) 
Unterdeckung in Teilergebnisrechnungen mit Gebührenkalkulation (§ 43 GemHVO NRW) 
Untergeordnete Bedeutung bei der Equity-Methode (§ 116 GO NRW) 
Untergeordnete Bedeutung einer Organisationseinheit (§ 116 GO NRW) 
Untergeordnete Bedeutung eines Betriebes (§ 50 GemHVO NRW) 
Untergeordnete Bedeutung mehrerer Organisationseinheiten (§ 116 GO NRW) 
Untergliederung des NKF-Kontenrahmens (§ 27 GemHVO NRW) 
Unterjährige Abschreibungen im Abgangsjahr (§ 35 GemHVO NRW) 
Unterjährige Abschreibungen im Zugangsjahr (§ 35 GemHVO NRW) 
Unterjährige Unterrichtung des Rates (§ 23 GemHVO NRW) 
Unterlagen der Sondervermögen (§ 79 GO NRW, §§ 1, 9 GemHVO NRW) 
Unterlagen der Unternehmen und Einrichtungen (§ 79 GO NRW, §§ 1, 9 GemHVO NRW) 
Unterlagen zum Beteiligungsbericht (§ 52 GemHVO NRW) 
Unterlagen zum Haushaltsplan (§ 79 GO NRW) 
Unternehmen und Einrichtungen (§ 97 GO NRW) 
Unterrichtung des Rates - Erhöhung der Investitionsauszahlungen (§ 24 GemHVO NRW) 
Unterrichtung des Rates - Gefährdung des Haushaltsausgleichs (§ 24 GemHVO NRW) 
Unterrichtung des Rates - Haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 24 GemHVO NRW) 
Unterrichtung des Rates (§§ 80, 95, 105, 116 GO NRW) 
Unterrichtung des Rates bei einer Gefährdung des Haushaltsausgleichs (§ 23 GemHVO NRW) 
Unterrichtung des Rates bei höheren Investitionsauszahlungen (§ 23 GemHVO NRW) 
Unterrichtung des Rates über den Verzicht auf einen Gesamtabschluss (§ 23 GemHVO NRW) 
Unterrichtung des Rates über die haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 23 GemHVO NRW) 
Unterrichtung des Rates über Haushaltsplanung und Jahresabschluss (§ 23 GemHVO NRW) 
Unterrichtungspflichten des Kreditgebers (§ 86 GO NRW) 
Unterrichtungspflichten gegenüber dem Rat (§§ 23, 24 GemHVO NRW) 
Unterschiede bei Ansatz und Bewertung im Einzelabschluss (§ 50 GemHVO NRW) 
Unterschriften im Bankverkehr (§§ 30, 31 GemHVO NRW) 
Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks (§ 101 GO NRW) 
Unterzeichnung des Entwurfs der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Unvermutete Prüfung (§ 30 GemHVO NRW) 
Unvermutete Prüfung für übernommene Aufgaben (§ 16 GemHVO NRW   
Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Ausleihungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Unzulässige Rückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Unzulässigkeit der Veranschlagung einer „Deckungsreserve“ (§ 11 GemHVO NRW) 
Unzulässigkeit der Veranschlagung einer „globalen Minderausgabe“ (§ 11 GemHVO NRW) 
Unzulässigkeit der Wertansätze nach Vermögensteilen (§ 33 GemHVO NRW) 
Unzulässigkeit spekulativer Finanzgeschäfte (§§ 86, 89, 90 GO NRW) 
V 
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Veränderung angesetzter Sonderposten (§ 43 GemHVO NRW) 
Veränderung beschlossener Ermächtigungen im Haushaltsjahr (§ 83 GO NRW) 
Veränderung der Restnutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes (§ 35 GemHVO NRW) 
Veränderung gebildeter Budgets (§ 21 GemHVO NRW) 
Veränderung von Ermächtigungen nach Ablauf des Haushaltsjahres (§ 83 GO NRW) 
Veränderungen der Restnutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes (§ 35 GemHVO NRW) 
Veränderungen des Konsolidierungskreises (§ 116 GO NRW) 
Veränderungen von Bilanzposten in der Bilanz (§ 27 GemHVO NRW) 
Veränderungen von Bilanzposten in der gemeindlichen Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Veränderungen von Posten in der Bilanz (§ 27 GemHVO NRW) 
Veranschlagung bei Abgaben (§ 79 GO NRW) 
Veranschlagung bei Bestandsveränderungen 
Veranschlagung der Aufwendungen (§ 79 GO NRW, § 11 GemHVO NRW) 
Veranschlagung der Auszahlungen (§ 79 GO NRW, § 11 GemHVO NRW) 
Veranschlagung der Einzahlungen (§ 79 GO NRW, § 11 GemHVO NRW) 
Veranschlagung der Erträge (§ 79 GO NRW, § 11 GemHVO NRW) 
Veranschlagung der Verfügungsmittel (§ 15 GemHVO NRW) 
Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen (§ 79 GO NRW, § 13 GemHVO NRW) 
Veranschlagung der Versorgungsaufwendungen (§ 2 GemHVO NRW) 
Veranschlagung im Haushaltsplan (§ 79 GO NRW) 
Veranschlagung im Teilfinanzplan (§ 13 GemHVO NRW) 
Veranschlagung kleiner Investitionen (§ 10 GemHVO NRW) 
Veranschlagung und Zweck der Verfügungsmittel (§ 15 GemHVO NRW) 
Veranschlagung von Aufwendungen - (§ 79 GO NRW) 
Veranschlagung von Auszahlungen (§ 11 GemHVO NRW) 
Veranschlagung von Baumaßnahmen (§ 14 GemHVO NRW) 
Veranschlagung von Beihilfeaufwendungen (§ 19 GemHVO NRW) 
Veranschlagung von Personalaufwendungen (§ 19 GemHVO NRW) 
Veranschlagung von Personalaufwendungen in den Teilplänen (§ 19 GemHVO NRW) 
Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen (§ 13 GemHVO NRW) 
Veranschlagung von Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen (§ 19 GemHVO NRW) 
Veranschlagungsverzicht (§ 10 GemHVO NRW) 
Verantwortliche im Aufstellungsverfahren des Jahresabschlusses (§ 37 GemHVO NRW) 
Verantwortliche im Gesamtlagebericht (§ 116 GO NRW, § 51 GemHVO NRW) 
Verantwortliche im Lagebericht (§ 95 GO NRW, § 48 GemHVO NRW) 
Verantwortlichkeit der örtlichen Rechnungsprüfung (§ 104 GO NRW) 
Verantwortlichkeit und Einschaltung Dritter (§ 104 GO NRW) 
Verantwortlichkeiten für die Finanzbuchhaltung (§ 93 GO NRW) 
Verantwortlichkeiten gegenüber dem Rat (§ 104 GO NRW) 
Veräußerung als „Sale and lease back“-Geschäft (§ 90 GO NRW) 
Veräußerung der Vermögensgegenstände zum vollen Wert (§ 90 GO NRW) 
Veräußerung nicht benötigter Vermögensgegenstände (§ 90 GO NRW) 
Veräußerung von Vermögensgegenständen - Auflösung von Sonderposten (§ 43 GemHVO NRW) 
Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 90 GO NRW) 
Verbandsmitgliedschaften (§ 50 GemHVO NRW) 
Verbindliche Produktbereiche (§ 4 GemHVO NRW) 
Verbindliche Standards für die örtliche Umsetzung (§ 31 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeit der Erträge und Aufwendungen (§ 21 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeit der Erträge und Aufwendungen im Budget (§ 21 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeit der Haushaltsplanung (§ 22 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeit des Haushaltsplans (§ 79 GO NRW, §§ 1, 11 GemHVO NRW) 
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Verbindlichkeit des NKF-Kontenrahmens (§ 27 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeit des Stellenplans (§ 8 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeit für die Haushaltsausführung (§ 79 GO NRW) 
Verbindlichkeiten (§ 91 GO NRW, §§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (§ 41 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 41 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (§ 41 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (§ 41 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeiten in der gemeindlichen Bilanz (§ 90 GO NRW; § 41 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeiten in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz (§ 53 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeitenspiegel - Ausweis von Anleihen (§ 47 GemHVO NRW)   
Verbindlichkeitenspiegel - Ausweis von Haftungsverhältnissen (§ 47 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeitenspiegel - Ausweis von Krediten für Investitionen (§ 47 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeitenspiegel - Ausweis von Krediten vom öffentlichen Bereich (§ 47 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeitenspiegel - Ausweis von Krediten vom privaten Kreditmarkt (§ 47 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeitenspiegel - Ausweis von Krediten zur Liquiditätssicherung (§ 47 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeitenspiegel - Ausweis von sonstigen Verbindlichkeiten (§ 47 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeitenspiegel - Ausweis von Verbindlichkeiten aus Liefer. u. Leist. (§ 47 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeitenspiegel - Ausweis von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (§ 47 GemHVO NRW) 
Verbindlichkeitenspiegel - Inhalte (§ 47 GemHVO NRW)   
Verbindlichkeitenspiegel (§ 91 GO NRW, §§ 41, 47, 53 GemHVO NRW) 
Verbot bestimmter Tätigkeiten in Personalunion (§ 31 GemHVO NRW) 
Verbot der Bestellung von Sicherheiten (§ 87 GO NRW) 
Verbot der Bildung eigener Rückstellungsarten (§ 36 GemHVO NRW) 
Verbot der Saldierung von Bilanzposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Verbot der Sicherheitsbestellung (§ 86 GO NRW) 
Verbot der Überschreitung der Verfügungsmittel (§ 15 GemHVO NRW) 
Verbot der Überschuldung (§ 75 GO NRW) 
Verbot der Umwandlung von Gemeindevermögen (§ 99 GO NRW) 
Verbot der Verrechnung von Aktivposten mit Passivposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Verbot der Verrechnung von Grundstücksrechten mit Grundstückslasten (§ 41 GemHVO NRW) 
Verbot der Zahlungsabwicklung durch Prüfer (§ 104 GO NRW) 
Verbot des Betreibens von Bankgeschäften (§ 86 GO NRW, § 41 GemHVO NRW) 
Verbot einer ertragswirksamen Auflösung investiver Zuwendungen (§ 43 GemHVO NRW) 
Verbot von Einlagengeschäften (§ 86 GO NRW, § 41 GemHVO NRW) 
Verbundene Unternehmen (§ 41 GemHVO NRW) 
Verbundene Unternehmen als gemeindliche Tochtereinheiten (12. T. GO NRW) 
Vereinbarung mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 23 GemHVO NRW) 
Vereinfachungen - Anzahlungen in ausländischer Währung (§ 56 GemHVO NRW) 
Vereinfachungen - Verbindlichkeiten in ausländischer Währung (§ 56 GemHVO NRW 
Vereinfachungen - Vermögensgegenstände aus der Gebührenkalkulation (§ 56 GemHVO NRW) 
Vereinfachungen - Wertermittlung für geringwertige Vermögensgegenstände (§ 56 GemHVO NRW) 
Vereinfachungen - Wertermittlung für Maschinen (§ 56 GemHVO NRW) 
Vereinfachungen - Wertermittlung für technische Anlagen (§ 56 GemHVO NRW) 
Vereinsmitgliedschaften (§ 41 GemHVO NRW) 
Verfahren bei überplanmäßigen Auszahlungen für Investitionen (§ 83 GO NRW) 
Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung (§ 14 GemHVO NRW) 
Verfahren zum Erlass der gemeindlichen Haushaltssatzung (§ 78 GO NRW)  
Verfahren zum Erlass der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
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Verfahren zum Erlass der Nachtragssatzung (§ 81 GO NRW) 
Verfahren zur Aufstellung der Haushaltsatzung (§ 80 GO NRW)  
Verfahren zur Bestätigung des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Verfahren zur Feststellung der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Verfahren zur Feststellung des Jahresabschlusses (§ 37 GemHVO NRW) 
Verfahrensschritte für den Erlass der Haushaltssatzung (§ 78 GO NRW) 
Verfahrensschritte für den Erlass der Nachtragssatzung (§ 81 GO NRW) 
Verfahrensübersicht zur Feststellung der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Verfügbarhalten der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen (§ 80 GO NRW) 
Verfügbarhalten des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Verfügbarhalten des Jahresabschlusses (§ 96 GO NRW 
Verfügbarhalten der Abschlüsse im Internet  (§§ 96, 116 GO NRW 
Verfügbarkeit bei Einzahlungen (§ 22 GemHVO NRW) 
Verfügbarkeit bei Erträgen (§ 22 GemHVO NRW) 
Verfügbarkeit der Ermächtigungen (§ 22 GemHVO NRW) 
Verfügbarkeit der Ermächtigungen für Investitionen (§ 22 GemHVO NRW) 
Verfügbarkeit während der Aufbewahrungsfrist (§ 58 GemHVO NRW) 
Verfügungsmittel - Beschränkungen (§ 15 GemHVO NRW) 
Verfügungsmittel - Veranschlagung und Zweck (§ 15 GemHVO NRW) 
Verfügungsmittel - Verbot der Überschreitung (§ 15 GemHVO NRW) 
Verfügungsmittel (§ 15 GemHVO NRW) 
Vergabe von Aufträgen (§ 25 GemHVO NRW) 
Vergabebestimmungen (§ 25 GemHVO NRW 
Vergabegrundsätze (§ 25 GemHVO NRW 
Vergaberecht (§ 103 GO NRW) 
Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 14 GemHVO NRW) 
Vergleichsarten beim Einsatz von Leistungskennzahlen (§ 12 GemHVO NRW) 
Vergnügungssteuer - Bemessung der Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW) 
Verhinderung des Verlustes und der Veränderung von Daten (§ 27 GemHVO NRW) 
Verhinderung eines unbefugten Eingriffs in die Buchung (§ 27 GemHVO NRW) 
Verjährung gemeindlicher Ansprüche (§ 23 GemHVO NRW) 
Verkehrslenkungsanlagen (§ 41 GemHVO NRW) 
Verknüpfung der Haushaltspositionen (§ 21 GemHVO NRW) 
Verkürzung der Restnutzungsdauer (§ 35 GemHVO NRW) 
Verlängerung der Restnutzungsdauer (§ 35 GemHVO NRW) 
Vermeidung und Beseitigung der Überschuldung (§ 75 GO NRW) 
Vermeidung von Interessenkonflikten - Verwandtschaftsverbot (§ 93 GO NRW) 
Vermögen - Bilanz (§ 90 GO NRW) 
Vermögen - Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Vermögen - Verwaltung (§ 90 GO NRW) 
Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen (§ 97 GO NRW) 
Vermögen für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben (§ 90 GO NRW) 
Vermögensbewertung (§ 91 GO NRW) 
Vermögenserwerb durch Tauschgeschäfte (§ 90 GO NRW) 
Vermögensgegenstände - Erhaltung der Funktionsfähigkeit (§ 90 GO NRW) 
Vermögensgegenstände - Erwerb (§ 90 GO NRW) 
Vermögensgegenstände - Veräußerung (§ 90 GO NRW) 
Vermögensgegenstände (§ 90 GO NRW) 
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (§ 91 GO NRW) 
Vermögensveräußerung und Vergabe (§ 90 GO NRW; § 25 GemHVO NRW) 
Veröffentlichung der gemeindlichen Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
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Veröffentlichung der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes (§ 117 GO NRW) 
Veröffentlichung des Gesamtabschlusses (§§ 96, 116 GO NRW) 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses (§ 96 GO NRW) 
Veröffentlichung des Prüfungsberichtes (§ 103 GO NRW) 
Veröffentlichung des Prüfungsergebnisses (10. Teil der GO NRW) 
Veröffentlichung von Prüfungsberichten (10. Teil der GO NRW) 
Veröffentlichung von sonstigen Informationen (§ 96 GO NRW 
Verpflichtung und Ursache für ein HSK - zeitlicher Unterschied (§ 76 GO NRW) 
Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragssatzung (§ 81 GO NRW) 
Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 75 GO NRW) 
Verpflichtung zum Haushaltssicherungskonzept und Ursache (§ 76 GO NRW) 
Verpflichtung zur Aufbewahrung der Unterlagen (§ 58 GemHVO NRW) 
Verpflichtung zur Aufbewahrung gemeindlicher Unterlagen (§ 58 GemHVO NRW) 
Verpflichtung zur Aufstellung eines gemeindlichen Kontenplans (§ 27 GemHVO NRW) 
Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und die Ursache (§ 76 GO NRW) 
Verpflichtung zur Beschlussfassung (§ 96 GO NRW 
Verpflichtung zur Bildung von Pensionsrückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Verpflichtung zur Inventur (§ 28 GemHVO NRW) 
Verpflichtung zur jährlichen Inventur (§ 91 GO NRW, § 28 GemHVO NRW) 
Verpflichtung zur wirtschaftlichsten Lösung bei Investitionsmaßnahmen (§ 14 GemHVO NRW) 
Verpflichtungen aus Gewährverträgen (§ 87 GO NRW) 
Verpflichtungen aus nicht mehr bestehenden Dienstverhältnissen (§ 36 GemHVO NRW) 
Verpflichtungen des Rates der Gemeinde (§ 5 GemHVO NRW) 
Verpflichtungsermächtigungen  - Ausweis (§ 13 GemHVO NRW) 
Verpflichtungsermächtigungen - Deckungsfähigkeit (§ 13 GemHVO NRW) 
Verpflichtungsermächtigungen - Geltungsdauer (§ 85 GO NRW) 
Verpflichtungsermächtigungen - Gesamtbetrag (§ 13 GemHVO NRW) 
Verpflichtungsermächtigungen - Veranschlagung (§ 13 GemHVO NRW) 
Verpflichtungsermächtigungen - Veranschlagung (§ 79 GO NRW) 
Verpflichtungsermächtigungen - Zusammenfassung (§ 13 GemHVO NRW) 
Verpflichtungsermächtigungen (§ 85 GO NRW, § 13 GemHVO NRW) 
Verpflichtungsermächtigungen bei den Einzelmaßnahmen (§ 13 GemHVO NRW) 
Verpflichtungsermächtigungen für drei Planungsjahre (§ 13 GEMHVO NRW) 
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsauszahlungen (§ 85 GO NRW) 
Verpflichtungsermächtigungen im Teilfinanzplan (§ 13 GemHVO NRW) 
Verpflichtungsermächtigungen in der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO NRW) 
Verpflichtungsermächtigungen nur für Investitionen (§ 85 GO NRW) 
Verpflichtungsermächtigungen und mittelfristige Finanzplanung (§ 13 GemHVO NRW) 
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Planungsjahre (§ 13 GemHVO NRW) 
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre (§ 13 GemHVO NRW) 
Verpflichtungsgeschäfte der Gemeinde (8. Teil GO NRW) 
Verpflichtungsrückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (§ 17 GemHVO NRW 
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (§ 43 GemHVO NRW) 
Verrechnungsverbot (§§ 38, 39 GemHVO NRW) 
Verringerung der allgemeinen Rücklage - Eigenkapitalverzehr (§ 75 GO NRW) 
Verringerung der allgemeinen Rücklage - Genehmigung (§ 75 GO NRW) 
Verringerung der allgemeinen Rücklage (§§ 75, 78 GO NRW) 
Versagung der Genehmigung der gemeindlichen Kreditaufnahme (§ 86 GO NRW) 
Versagung des Bestätigungsvermerks (§ 101 GO NRW) 
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Verselbstständigte Aufgabenbereiche (§ 50 GemHVO NRW) 
Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen (§ 97 GO NRW) 
Versorgungsaufwendungen (§ 2 GemHVO NRW) 
Verteilung außerplanmäßiger Abschreibungen für Grund und Boden (§ 35 GemHVO NRW) 
Verteilung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung (§ 94 GO NRW) 
Verteilung der Versorgungs- und die Beihilfeaufwendungen (§ 19 GemHVO NRW) 
Verteilung des Prüfungsberichtes innerhalb der Gemeinde (§ 105 GO NRW) 
Verteilung des Unterschiedsbetrages (§ 42 GemHVO NRW) 
Vertragsformen beim Finanzierungs-Leasing (§ 41 GemHVO NRW) 
Vertretung bei Geschäften der laufenden Verwaltung (8. Teil GO NRW) 
Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen (§ 31 GemHVO NRW) 
Verwaltung der Finanzmittel (§ 30 GemHVO NRW) 
Verwaltung der gemeindlichen Zahlungsmittel (§ 31 GemHVO NRW) 
Verwaltung der örtlichen Stiftungen durch die Gemeinde (§100 GO NRW 
Verwaltung des gemeindlichen Vermögens (§ 90 GO NRW) 
Verwaltung von Finanzmitteln - fachliche Beratung durch Dritte (§ 89 GO NRW) 
Verwaltung von Geldanlagen (§ 90 GO NRW) 
Verwaltung von Gemeindewald (§ 90 GO NRW) 
Verwaltung von Stiftungen (§ 100 GO NRW) 
Verwaltung von Treuhandvermögen (§ 98 GO NRW) 
Verwaltungsbetriebe (§§ 41, 50 GemHVO NRW) 
Verwaltungsbindung der Haushaltssatzung (§ 78 GO NRW) 
Verwaltungsgemeinkosten (§ 33 GemHVO NRW) 
Verwaltungsverfahren neben der Anzeige der Haushaltssatzung (§ 78 GO NRW) 
Verwaltungszustellung (§ 23 GemHVO NRW) 
Verwaltungszwangsverfahren (§ 23 GemHVO NRW) 
Verwaltungszwangsverfahren (§ 23 GemHVO NRW) 
Verwandtschaftsverbot - Rechnungsprüfung (§ 104 GO NRW) 
Verwandtschaftsverbot - Zahlungsabwicklung (§ 93 GO NRW) 
Verwandtschaftsverbot zur Vermeidung von Interessenkonflikten (§ 93 GO NRW) 
Verweigerung der Entlastung des Bürgermeisters (§ 96 GO NRW 
Verweigerung der Feststellung des Jahresabschlusses (§ 96 GO NRW 
Verwendung automatisierter Verfahren (§ 58 GemHVO NRW) 
Verwendung eines Jahresüberschusses (§ 96 GO NRW 
Verwendung erhaltener nicht rückzahlbarer Investitionszuschüsse (§ 3 GemHVO NRW) 
Verwendung erhaltener nicht rückzahlbarer Investitionszuschüsse (§ 43 GemHVO NRW) 
Verwendung von Mehreinzahlungen (§ 21 GemHVO NRW) 
Verwendung von Mehrerträgen (§ 21 GemHVO NRW) 
Verwertung der Informationen (§ 103 GO NRW) 
Verwertung von Arbeiten Dritter (§ 103 GO NRW) 
Verzehr des Eigenkapitals (§ 78 GO NRW) 
Verzicht auf Ansprüche (§ 23 GemHVO NRW) 
Verzicht auf Ansprüche in geringer Höhe (§ 23 GemHVO NRW) 
Verzicht auf Bilanzposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Verzicht auf den Ansatz von Instandhaltungsrückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Verzicht auf den Ansatz von Pensionsrückstellungen bei den Betrieben (§ 36 GemHVO NRW) 
Verzicht auf den Grundsatz „Fiktion der rechtlichen Einheit“ (7. Abschn. GemHVO NRW) 
Verzicht auf die Anwendung des § 310 HGB (§ 50 GemHVO NRW) 
Verzicht auf die Bekanntmachung des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Verzicht auf die Einbeziehung von gemeindlichen Betrieben (§ 116 GO NRW) 
Verzicht auf die Erfassung von Vermögensgegenständen (§ 29 GemHVO NRW) 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

SACHTTHEMEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT  

SACHTHEMENÜBERSICHT 3084 

Verzicht auf die Erfassung von Wirtschaftsgütern (§ 29 GemHVO NRW) 
Verzicht auf die Geltendmachung von Zahlungsansprüchen (§ 23 GemHVO NRW) 
Verzicht auf die Steuerabgrenzung (§ 50 GemHVO NRW) 
Verzicht auf die unvermutete Prüfung (§ 30 GemHVO NRW) 
Verzicht auf die Veranschlagung fremder Finanzmittel (§§ 3, 16 GemHVO NRW) 
Verzicht auf eigene örtliche Rechnungsprüfung (§ 102 GO NRW) 
Verzicht auf eine Nachtragssatzung (§ 81 GO NRW) 
Verzicht auf eine öffentliche Ausschreibung (§ 25 GemHVO NRW) 
Verzicht auf eine Wertgrenze (§ 14 GemHVO NRW) 
Verzicht auf einen Gesamtabschluss - Anzeige (§ 116 GO NRW) 
Verzicht auf Grundsatz „Fiktion der rechtlichen Einheit“ (12. T. GO NRW) 
Verzicht auf Haushaltspositionen (§§ 4, 40 GemHVO NRW) 
Verzicht auf Kleinbeträge (§ 22 GemHVO NRW) 
Verzicht auf nochmalige Prüfung der Einzelabschlüsse (§ 116 GO NRW) 
Verzicht auf örtliche Rechnungsprüfung (§ 102 GO NRW) 
Verzicht auf Verpflichtungsermächtigungen (§ 13 GemHVO NRW) 
Verzicht auf Zahlungsansprüche in geringer Höhe (§ 26 GemHVO NRW) 
Verzinsungspflicht (§ 26 GemHVO NRW) 
Vier-Augen-Prinzip (§ 30 GemHVO NRW) 
Vollkonsolidierung (§ 50 GemHVO NRW) 
Vollkonsolidierung öffentlich-rechtlicher Betriebe der Gemeinde (§ 50 GemHVO NRW) 
Vollkonsolidierung und HGB-Vorschriften (§ 50 GemHVO NRW) 
Vollkonsolidierung von privatrechtlichen Betrieben der Gemeinde (§ 50 GemHVO NRW) 
Vollständigkeit der Bestandsaufnahme (§ 91 GO NRW, § 28 GemHVO NRW) 
Vollstreckungsverfahren (§ 31 GemHVO NRW) 
Vollzug der Bekanntmachung der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Vollzug der Bekanntmachung des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Vollzug der Bekanntmachung des Jahresabschlusses (§ 96 GO NRW 
Vollzug der Zuleitung des Jahresabschlusses an den Rat (§ 95 GO NRW) 
Vom Gesamtabschluss zur Gesamtsteuerung (12. T. GO NRW) 
Vom NKF-Positionenrahmen bis zum Gesamtabschluss (§ 50 GemHVO NRW) 
Voraussetzungen bei der Bildung von Festwerten (§ 34 GemHVO NRW) 
Voraussetzungen bei Einbeziehung eines „Teilkonzernabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Voraussetzungen bei Einbeziehung eines „Teilkonzernabschlusses (§ 50 GemHVO NRW) 
Voraussetzungen für die gemeindliche Rechnungsabgrenzung (§ 42 GemHVO NRW)  
Voraussetzungen für die Gruppenbewertung (§ 34 GemHVO NRW) 
Voraussetzungen für die Krediten zur Liquiditätssicherung  (§ 89 GO NRW) 
Voraussetzungen für ein Haushaltssicherungskonzept (§ 76 GO NRW) 
Voraussetzungen für Ermächtigungsübertragungen (§ 22 GemHVO NRW) 
Voraussetzungen für Festwerte (§ 34 GemHVO NRW) 
Voraussetzungen für Sonderposten (§ 43 GemHVO NRW) 
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 75 GO NRW) 
Vorbericht -  Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 GemHVO NRW) 
Vorbericht - Allgemeine Erläuterungspflichten (§ 7 GemHVO NRW) 
Vorbericht - Erläuterung der Planung (§ 7 GemHVO NRW) 
Vorbericht - Haushaltswirtschaftliche Zielsetzungen (§ 7 GemHVO NRW) 
Vorbericht - Überblick über Haushaltswirtschaft (§ 7 GemHVO NRW) 
Vorbericht (§ 79 GO NRW, §§ 1, 7 GemHVO NRW) 
Vorbericht (§ 9 GemHVO NRW) 
Vorfinanzierung einer Investitionsmaßnahme (§ 86 GO NRW) 
Vorgabe der Schriftform (§ 31 GemHVO NRW) 
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Vorgaben für Angaben im gemeindlichen Anhang (§ 41 GemHVO NRW) 
Vorgaben für den Nachtragshaushaltsplan (§ 10 GemHVO NRW) 
Vorgaben für die Verwaltung von Stiftungen (§ 98 GO NRW) 
Vorgaben für dynamische elektronische Verfahren (§ 25 GemHVO NRW) 
Vorherige Zustimmung des Rates bei Erheblichkeit (§ 83 GO NRW) 
Vorjahreszahlen in der Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Vorlage auftragsbezogener Bestätigungsvermerke (§ 101 GO NRW) 
Vorlage der abweichenden Stellungnahme an den Rat (§ 80 GO NRW) 
Vorlage- und Auskunftspflichten (§ 118 GO NRW)  
Vorläufige Haushaltsführung - Haushaltssatzung (§ 82 GO NRW) 
Vorläufige Haushaltsführung - Haushaltssicherungskonzept (§ 82 GO NRW) 
Vorläufige Haushaltsführung (§ 82 GO NRW)  
Vorliegen der Überschuldung - Ausweis von „negativem Eigenkapital“ (§ 75 GO NRW) 
Vorliegen der Überschuldung (§ 75 GO NRW) 
Vorliegen von Bauplänen (§ 14 GemHVO NRW) 
Vorliegen von Berechnungen zu den Gesamtkosten (§ 14 GemHVO NRW) 
Vorliegen von Berechnungen zur Art der Ausführung (§ 14 GemHVO NRW) 
Vorliegen von Erläuterungen (§ 14 GemHVO NRW) 
Vorliegen von Erläuterungen zu den Gesamtkosten (§ 14 GemHVO NRW) 
Vorliegen von Erläuterungen zur Art der Ausführung (§ 14 GemHVO NRW) 
Vorliegen von Kostenberechnungen (§ 14 GemHVO NRW) 
Vorliegen von Verbindlichkeiten (§ 86 GO NRW, § 41 GemHVO NRW) 
Vorliegen wichtiger maßnahmenbezogener Unterlagen (§ 14 GemHVO NRW) 
Vornahme der Bestandskontrolle (§ 28 GemHVO NRW) 
Vornahme von Wertberichtigungen (§ 26 GemHVO NRW) 
Vornahme von Zuschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Vorprüfung durch die Gemeinde (§ 103 GO NRW) 
Vorprüfung nach der Landeshaushaltsordnung (§ 103 GO NRW)  
Vorrang der linearen Abschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Vorräte (§§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Vorratsbestände (§ 29 GemHVO NRW) 
Vorratsvermögen (§ 41 GemHVO NRW) 
Vorschlag des Bürgermeisters für die Beschlussfassung (§ 96 GO NRW 
Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (Einführung) 
Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung für  Sondervermögen (§ 59 GemHVO NRW) 
Vorschriften der Gemeindeordnung  (Einführung)  
Vorschriften der Gemeindeordnung  für Sondervermögen (§ 59 GemHVO NRW) 
Vorschriften der Gemeindeordnung für Treuhandvermögen (§ 59 GemHVO NRW) 
Vorschriften des Handelsgesetzbuches - Stand: 2002 (§ 49 GemHVO NRW) 
Vorschriften des Handelsgesetzbuches (Einführung)  
Vorschriften für den gemeindlichen Gesamtabschlusses (12. T. GO NRW) 
Vorschriften über die Haushaltssatzung (§ 81 GO NRW) 
Vorschriften über die örtliche Rechnungsprüfung (10. Teil der GO NRW) 
Vorschriften zu einzelnen Bilanzposten (§ 43 GemHVO NRW)  
Vorsichtig geschätzter Zeitwert (§ 92 GO NRW, § 54 GemHVO NRW) 
Vorsichtsprinzip (§ 32 GemHVO NRW) 
W 
Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme einer Rückstellung (§ 36 GemHVO NRW) 
Wald (§ 41 GemHVO NRW) 
Waldbewertungsrichtlinien (§ 34 GemHVO NRW) 
Waldflächen (§ 41 GemHVO NRW) 
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Waren (§ 41 GemHVO NRW) 
Wasser- und Boden- und Deichverbände (§ 41 GemHVO NRW) 
Wasserwirtschaftsverbände (§ 41 GemHVO NRW) 
Wegfall des Grundes für außerplanmäßige Abschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Wegfall einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (§ 36 GemHVO NRW) 
Wegfall einer Rückstellung wegen Dienstherrnwechsels (§ 36 GemHVO NRW) 
Wegfall von Bilanzposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Weisungsrecht/Zustimmungsvorbehalt (§ 31 GemHVO NRW) 
Weitere Angaben aus örtlicher Sicht (§ 44 GemHVO NRW) 
Weitere Detaillierung des NKF-Kontenrahmens (§ 27 GemHVO NRW) 
Weitere gemeindliche Rückstellungsarten (§ 41 GemHVO NRW) 
Weitere gesetzlich vorgesehene Rückstellungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Weitere Kontenklassen (§ 93 GO NRW) 
Weitere Möglichkeit der Versagung (§ 101 GO NRW) 
Weitere Vorschriften für die Haushaltsplanung (§ 19 GemHVO NRW) 
Weitere Vorschriften in der Haushaltssatzung (§ 78 GO NRW) 
Weitere wichtige Angaben im Anhang (§ 44 GemHVO NRW) 
Weitere wichtige Grundsätze (§ 27 GemHVO NRW) 
Weitere wichtige Grundsätze (§ 32 GemHVO NRW) 
Weitere wichtige Grundsätze (§ 93 GO NRW) 
Weitere wichtige prüfungsrelevante Sachverhalte (§ 103 GO NRW) 
Weitere wichtige Umstände für die örtliche wirtschaftliche Gesamtlage (§ 51 GemHVO NRW) 
Weitere zu beachtende Grundsätze (§ 27 GemHVO NRW) 
Weitere zulässige gemeindliche Rückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Weitere zulässige gemeindliche Rückstellungen (§ 41 GemHVO NRW) 
Weiterführung von Aufgaben (§ 82 GO NRW) 
Weitergabe einer Zuwendung und Rechnungsabgrenzung (§ 43 GemHVO NRW) 
Weitergeltung der Haushaltssatzung des Vorjahres (§ 82 GO NRW) 
Weitergeltung einzelner Haushaltsvorschriften (§ 82 GO NRW)  
Weitergeltung von Nutzungsberechtigungen (§ 99 GO NRW) 
Wertansatz für Beihilferückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Wertansatz für gemeindliche Vermögensgegenstände (§ 90 GO NRW) 
Wertansätze als Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 92 GO NRW) 
Wertansätze der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Wertansätze der Vermögensgegenstände (§ 91 GO NRW, § 33 GemHVO NRW)  
Wertaufhellung - Aufstellung des Jahresabschlusses (§ 32 GemHVO NRW) 
Wertaufhellung - Haushaltssicherung (§ 32 GemHVO NRW) 
Wertaufhellung im Jahresabschluss und gemeindliche Rechtsakte (§ 11 GemHVO NRW) 
Wertaufhellung und Frist der Aufstellung des Jahresabschlusses (§ 32 GemHVO NRW) 
Wertaufhellung und Haushaltssicherung (§ 32 GemHVO NRW) 
Wertaufhellungsgebot bei der Steuererhebung (§ 77 GO NRW) 
Wertbegriffe für die Bilanzierung (§ 41 GemHVO NRW) 
Wertbegriffe für die Eröffnungsbilanzierung (§ 53 GemHVO NRW) 
Wertbegriffe für die gemeindliche Bilanzierung (§ 28 GemHVO NRW) 
Wertbegriffe für die gemeindliche Bilanzierung (§ 91 GO NRW) 
Wertgrenze für Investitionen (§ 14 GemHVO NRW) 
Wertgrenze für Investitionen (§ 14 GemHVO NRW) 
Wertminderungen bei Vermögensgegenständen (§ 35 GemHVO NRW) 
Wertminderungen und unterlassene Instandhaltung (§ 35 GemHVO NRW) 
Wertpapiere des Anlagevermögens (§§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Wertpapiere des Umlaufvermögens (§§ 41, 53 GemHVO NRW) 
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Wertpapierleihe (§ 41 GemHVO NRW) 
Wichtige Angaben im Stellenplan (§ 8 GemHVO NRW) 
Wichtige Angabepflichten im gemeindlichen Gesamtanhang (§ 51 GemHVO NRW) 
Wichtige Erläuterungspflichten (§ 51 GemHVO NRW) 
Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze (§ 27 GemHVO NRW) 
Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze (§§ 91, 93, § 27 GemHVO NRW) 
Wichtige örtliche Angaben im gemeindlichen Anhang (§ 44 GemHVO NRW) 
Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs (§ 75, 76, 78 GO NRW) 
Willkürverbot (§ 32 GemHVO NRW) 
Wirkung der Frist auf den Jahresabschluss des Vorvorjahres (§ 80 GO NRW) 
Wirkungen der Planfortschreibung (§ 22 GemHVO NRW) 
Wirkungen der Unterzeichnung des Bürgermeisters (§ 95 GO NRW) 
Wirkungen der Unterzeichnungen bei der Prüfung (§ 101 GO NRW) 
Wirkungen des Haushaltsplans (§ 79 GO NRW) 
Wirtschaftliche Einheit „Gemeinde“ (§ 116 GO NRW) 
Wirtschaftliche Zurechnung zum Haushaltsjahr als Periode (§ 11 GemHVO NRW) 
Wirtschaftliches Eigentum (§ 33 GemHVO NRW) 
Wirtschaftliches Eigentum an Vermögensgegenständen (§§ 33, 41 GemHVO NRW) 
Wirtschaftlichkeit bei Kreditaufnahme (§ 77 GO NRW) 
Wirtschaftlichkeitsprüfung vor Investitionsmaßnahmen (§ 14 GemHVO NRW) 
Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 14 GemHVO NRW) 
Wirtschaftsführung der Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen (§ 97 GO NRW) 
Wohnbauten (§ 41 GemHVO NRW) 
X 
Y 
Z 
Zahlbarmachung der künftigen Versorgungsleistungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (§ 3 GemHVO NRW) 
Zahlungen aus der Investitionstätigkeit (§ 3 GemHVO NRW) 
Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 GemHVO NRW) 
Zahlungsabwicklung - Buchführung (§ 30 GemHVO NRW) 
Zahlungsabwicklung - Fremde Finanzmittel (§ 16 GemHVO NRW) 
Zahlungsabwicklung - Ordnungsmäßigkeit (§ 93 GO NRW) 
Zahlungsabwicklung - Trennung von Entscheidung und Durchführung (§ 93 GO NRW) 
Zahlungsabwicklung (§ 93 GO NRW, § 30 GemHVO NRW) 
Zahlungsabwicklung bei fremden Finanzmitteln (§§ 16, 27 GemHVO NRW) 
Zahlungsabwicklung und Bestätigung der Richtigkeit (§ 30 GemHVO NRW) 
Zahlungsabwicklung und Buchführung nicht in einer Hand (§ 30 GemHVO NRW) 
Zahlungsabwicklung und Finanzrechnung (§ 30 GemHVO NRW) 
Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz (§ 93 GO NRW, § 30 GemHVO NRW) 
Zehn-Jahres-Frist (§ 76 GO NRW) 
Zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung (§§ 42, 43 GemHVO NRW) 
Zeitbezug der Einnahmen und Gegenleistungen (§ 42 GemHVO NRW) 
Zeitliche Bedingungen für die Beschlussfassung (§ 80 GO NRW) 
Zeitliche Erfassung der Buchungen (§ 27 GemHVO NRW) 
Zeitliche Gliederung des Forderungsspiegels) (§ 46 GemHVO NRW) 
Zeitliche Gliederung des Verbindlichkeitenspiegels (§ 47 GemHVO NRW) 
Zeitliche Inventurformen (§ 91 GO NRW; § 28 GemHVO NRW) 
Zeitlicher Umfang des Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 GO NRW) 
Zeitlicher Unterschied zwischen Verpflichtung und Ursache für ein HSK (§ 76 GO NRW) 
Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung einer Rückstellung (§ 36 GemHVO NRW) 
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Zeitrahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft (Einführung) 
Zeitraum der Anschaffung eines Vermögensgegenstandes (§ 33 GemHVO NRW) 
Zeitraum der Aufstellung des Jahresabschlusses und Haushaltssicherung (§ 95 GO NRW) 
Zeitraum der Aufstellung des Jahresabschlusses und Wertaufhellungsprinzip (§ 95 GO NRW) 
Zeitraum der Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses (§ 95 GO NRW) 
Zeitraum der Gesamtabschlussprüfung (§ 103 GO NRW) 
Zeitraum der Herstellung eines Vermögensgegenstandes (§ 33 GemHVO NRW) 
Zeitraum der Jahresabschlussprüfung (§§ 101, 103 GO NRW) 
Zeitraum der Maßnahme (§ 13 GemHVO NRW) 
Zeitraum des Verfügbarhaltens der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Zeitraum des Verfügbarhaltens der Haushaltsplanung (§ 80 GO NRW) 
Zeitraum des Verfügbarhaltens des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Zeitraum des Verfügbarhaltens des Jahresabschlusses (§ 96 GO NRW 
Zeitraum von drei Jahren (§ 13 GemHVO NRW) 
Zeiträume der Liquiditätsplanung (§ 89 GO NRW; § 30 GemHVO NRW) 
Zeitreihe bei Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen (§ 52 GemHVO NRW) 
Zeitreihe der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO NRW) 
Zeitreihe der Haushaltsplanung (§ 79 GO NRW) 
Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (§ 84 GO NRW; §§ 6, 13 GemHVO NRW) 
Zeitreihe im Haushaltsplan (§ 79 GO NRW, § 1, 9 GemHVO NRW) 
Zeitwerte als Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 92 GO NRW) 
Zeitwerte in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW)  
Zentrale Bewirtschaftung von Haushaltsermächtigungen (§ 11 GemHVO NRW) 
Zentrale Veranschlagung von Personalaufwendungen (§ 19 GemHVO NRW) 
Ziel und Zweck des Haushaltssicherungskonzeptes (§ 5 GemHVO NRW) 
Zielbestimmung eines Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 GO NRW) 
Ziele der Gemeinde (§ 12 GemHVO NRW) 
Ziele der Reform des kommunalen Haushaltsrechts (Einführung) 
Ziele im Haushaltsplan (§ 12 GemHVO NRW) 
Ziele und Leistungskennzahlen - Erfolgskontrolle (§ 12 GemHVO NRW) 
Ziele und Leistungskennzahlen - Planung (§ 12 GemHVO NRW) 
Ziele und Leistungskennzahlen - Steuerung der Gemeinde (§ 12 GemHVO NRW) 
Ziele und Leistungskennzahlen (Einführung) 
Ziele und Leistungskennzahlen für Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle (§ 12 GemHVO NRW) 
Zielfunktionen bei gemeindlichen Zielen (§ 12 GemHVO NRW) 
Zielsetzungen für den gemeindlichen Finanzplan (§ 3 GemHVO NRW)  
Zinsen (§ 2 GemHVO NRW) 
Zinsen für Kredite für Investitionen (§ 33 GemHVO NRW) 
Zinsfestschreibung bei Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 89 GO NRW) 
Zinsmanagement (§ 89 GO NRW) 
Zinsoptionen (§§ 86, 89 GO NRW) 
Zinsrisikomanagement (§§ 86, 89 GO NRW) 
Zinssicherungsinstrumente - Angabe im Anhang (§§ 86, 89 GO NRW) 
Zinssicherungsinstrumente - Anhangsangabe (§ 89 GO NRW) 
Zinssicherungsinstrumente - Eigenverantwortlicher Einsatz (§ 89 GO NRW) 
Zinsswaps (§§ 86, 89 GO NRW) 
Zu- und Abgang immaterieller Vermögensgegenstände (§ 41 GemHVO NRW) 
Zuführung zur Ausgleichsrücklage/allgemeinen Rücklage (§ 96 GO NRW 
Zuführung zur Sonderrücklage (Reinvestitionsrücklage) (§ 96 GO NRW 
Zuführungen bei Pensionsrückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Zulässige Abschreibungsmethoden (§ 35 GemHVO NRW) 
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Zulässige Buchungsmethoden (§ 27 GemHVO NRW) 
Zulässige Grundsatzabweichungen (§ 32 GemHVO NRW) 
Zulässige Rückstellungen in § 36 GemHVO NRW (§ 41 GemHVO NRW) 
Zulässige Rückstellungsarten (§§ 88, 91 GO NRW; §§ 36, 41, 49, 53 GemHVO NRW) 
Zulässiger Verzicht auf einen Gesamtabschluss (12. Teil der GO NRW) 
Zulässigkeit der Stundung (§ 26 GemHVO NRW)  
Zulässigkeit des Erlasses von Ansprüchen (§ 26 GemHVO NRW) 
Zulässigkeit mehrerer Bilanzposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Zulässigkeit über- oder außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen (§ 85 GO NRW) 
Zulässigkeit von außerplanmäßigen Aufwendungen (§ 83 GO NRW) 
Zulässigkeit von außerplanmäßigen Auszahlungen (§ 83 GO NRW) 
Zulässigkeit von Bewertungseinheiten (§ 32 GemHVO NRW) 
Zulässigkeit von Verpflichtungsermächtigungen (§ 85 GO NRW) 
Zulassung einer Ausnahme vom Verbot der Bestellung von Sicherheiten (§ 87 GO NRW) 
Zulassung von Inventurvereinfachungen (§ 29 GemHVO NRW) 
Zulassung von Stichproben (§ 29 GemHVO NRW) 
Zulassung von Strukturbilanzen (§ 52 GemHVO NRW) 
Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung an den Rat (§ 80 GO NRW) 
Zuleitung des Entwurfs des Gesamtabschlusses an den Rat (§ 116 GO NRW) 
Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat (§ 95 GO NRW) 
Zuordnung der Finanzierungstätigkeit im NKF-Kontenrahmen (§ 3 GemHVO NRW) 
Zuordnung des Haushaltssicherungskonzeptes beim Jahresabschluss (§ 76 GO NRW) 
Zuordnung des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushaltsjahr (§§ 76, 95 GO NRW) 
Zuordnung des Haushaltssicherungskonzeptes zum neuen Haushaltsplan (§ 75 GO NRW)  
Zuordnung nach dem Erfüllungszeitpunkt (§ 2 GemHVO NRW) 
Zuordnung von Vermögensgegenständen zum Anlagevermögen (§ 41 GemHVO NRW) 
Zuordnungen für den gemeindlichen Ergebnisplan (§ 2 GemHVO NRW) 
Zuordnungen für den gemeindlichen Finanzplan (§ 3 GemHVO NRW) 
Zuordnungen für die gemeindliche Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) 
Zuordnungen zum gemeindlichen Ergebnisplan (§ 2 GemHVO NRW) 
Zuordnungen zum gemeindlichen Finanzplan (§ 3 GemHVO NRW) 
Zusammenarbeit im Einzelfall (Amtshilfe) nach § 4 ff. VwVfG (§ 102 GO NRW) 
Zusammenarbeit nicht nach § 3 Abs. 5 oder § 4 Abs. 5 GO NRW (§ 102 GO NRW) 
Zusammenarbeit örtlicher Rechnungsprüfungen (§ 102 GO NRW) 
Zusammenfassung von Bilanzposten (§ 41 GemHVO NRW) 
Zusammenfassung von Verpflichtungsermächtigungen (§ 13 GemHVO NRW) 
Zusammenführung zum Summenabschluss (§ 50 GemHVO NRW) 
Zusammenhang von Inventar und Bilanz (§ 91 GO NRW; § 28 GemHVO NRW)  
Zusammenschlüsse von Wirtschaftsprüfern (§§ 103, 104 GO NRW) 
Zusammensetzung der Anschaffungskosten (§ 35 GemHVO NRW) 
Zusammensetzung der gemeindlichen Anschaffungskosten (§ 91 GO NRW; §§ 33, 41 GemHVO NRW)  
Zusammensetzung der gemeindlichen Herstellungskosten (§ 91 GO NRW; §§ 33, 41 GemHVO NRW)  
Zusammensetzung des Konsolidierungskreises (§ 116 GO NRW) 
Zusammensetzung einer Produktkennziffer (§ 4 GemHVO NRW) 
Zusammensetzung von Leistungskennziffern (§ 4 GemHVO NRW) 
Zusätzliche Kreditaufnahme (§ 82 GO NRW) 
Zuschreibungen - Erläuterungspflicht im Anhang (§ 35 GemHVO NRW) 
Zuschreibungen - Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (§ 35 GemHVO NRW) 
Zuschreibungen - Vermögensgegenstände des Umlaufvermögen (§ 35 GemHVO NRW) 
Zuschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Zuschreibungen und Sonderposten (§ 35 GemHVO NRW) 
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Zuständigkeit der Gemeindeprüfungsanstalt (§ 105 GO NRW) 
Zuständigkeit des Finanzausschusses (§ 57, 80 GO NRW) 
Zuständigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses (§ 57, 101 GO NRW) 
Zuständigkeit und Inhalte der Prüfung der Eröffnungsbilanz (§ 92 GO NRW) 
Zustellung von Dokumenten in Papierform (§ 23 GemHVO NRW) 
Zustimmung des Rates bei Erheblichkeit (§ 83 GO NRW) 
Zustimmung des Rates und Dringlichkeitsentscheidung (§ 83 GO NRW) 
Zuwendungen (§ 2 GemHVO NRW) 
Zuwendungen an Dritte (§ 7 GemHVO NRW) 
Zuwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung (§ 43 GemHVO NRW) 
Zuwendungen und Gegenleistungsverpflichtung des Dritten (§ 2 GemHVO NRW) 
Zuwendungsanteil für Vermögensgegenstände - Andere geeignete Verfahren (§ 56 GemHVO NRW) 
Zuwendungsanteil für Vermögensgegenstände - Gleiche Arten oder Gruppen (§ 56 GemHVO NRW) 
Zuwendungsanteil für Vermögensgegenstände - Mit Hilfe von Stichproben (§ 56 GemHVO NRW) 
Zuwendungsrücklage (§ 41 GemHVO NRW) 
Zwangsvollstreckung - Keine Übertragung von Aufgaben (§ 94 GO NRW) 
Zwangsweise Einziehung von Ansprüchen (§ 23 GemHVO NRW) 
Zweck der Abschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) 
Zweck der Aufbewahrung der Unterlagen (§ 58 GemHVO NRW) 
Zweck der Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW) 
Zweck der Bekanntgabe des Beteiligungsberichtes (§ 117 GO NRW) 
Zweck der Bekanntmachung (§ 80 GO NRW) 
Zweck der Bekanntmachung des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Zweck der Bekanntmachung des Jahresabschlusses (§ 96 GO NRW 
Zweck der Deckungsrücklage (§ 43 GemHVO NRW) 
Zweck der Ergebnisrechnung (§ 38 GemHVO NRW) 
Zweck der Feststellung des Jahresabschlusses (§ 96 GO NRW) 
Zweck der Finanzbuchhaltung (§ 93 GO NRW) 
Zweck der Finanzrechnung (§ 39 GemHVO NRW) 
Zweck der geordnete Aufbewahrung (§ 58 GemHVO NRW) 
Zweck der haushaltswirtschaftlichen Sperre (§ 23 GemHVO NRW)  
Zweck der internen Leistungsbeziehungen (§ 17 GemHVO NRW) 
Zweck der Inventur (§ 91 GO NRW) 
Zweck der landesweiten Orientierungsdaten (§ 6 GemHVO NRW) 
Zweck der Niederschlagung (§ 26 GemHVO NRW) 
Zweck der Prüfung des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Zweck der Rückstellungsbildung (§ 88 GO NRW) 
Zweck der Schuldenkonsolidierung (§ 50 GemHVO NRW) 
Zweck der Stundung (§ 26 GemHVO NRW) 
Zweck der Teilrechnungen (§ 40 GemHVO NRW) 
Zweck der Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks (§ 101 GO NRW) 
Zweck der Verpflichtungsermächtigungen (§ 85 GO NRW) 
Zweck der Zahlungsabwicklung (§ 30 GemHVO NRW) 
Zweck des Ergebnisplans (§ 2 GemHVO NRW) 
Zweck des Finanzplans (§ 2 GemHVO NRW) 
Zweck des Forderungsspiegels (§ 46 GemHVO NRW) 
Zweck des gemeindlichen Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Zweck des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Zweck des Gesamtabschlusses (7. Abschn. GemHVO NRW, § 49 GemHVO NRW) 
Zweck des Jahresabschlusses (§ 95 GO NRW) 
Zweck des Kontenrahmens (§ 27 GemHVO NRW) 
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Zweck des Lageberichtes (§ 37 GemHVO NRW) 
Zweck des Nachtragshaushaltsplans (§ 10 GemHVO NRW) 
Zweck des NKF-Kontenrahmens  (§ 27 GemHVO NRW) 
Zweck des örtlichen Positionenplans (§ 50 GemHVO NRW) 
Zweck des Sanierungsprozesses (§ 76 GO NRW, § 5 GemHVO NRW) 
Zweck des Stellenplans (§ 8 GemHVO NRW) 
Zweck des Verfügbarhaltens des Jahresabschlusses  (§ 96 GO NRW 
Zweck des Verfügbarhaltens von Unterlagen (§ 58 GemHVO NRW) 
Zweck des Vorberichts (§ 7 GemHVO NRW) 
Zweck des Zwischenabschlusses (§ 49 GemHVO NRW) 
Zweck und Inhalte der Finanzbuchhaltung (§ 93 GO NRW) 
Zweck und Zeitraum des Verfügbarhaltens der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW) 
Zweck und Zeitraum des Verfügbarhaltens des Gesamtabschlusses (§ 116 GO NRW) 
Zweckgebundene Abgaben (§ 2 GemHVO NRW) 
Zweckgebundene Einzahlungen (§ 22 GemHVO NRW 
Zweckgebundene Erträge (§ 22 GemHVO NRW) 
Zweckverbände - Bilanz (§§ 41, 53 GemHVO NRW) 
Zweckverbände auf der Grundlage des GkG (§ 41 GemHVO NRW) 
Zweckvorgaben der Haushaltspositionen (§ 21 GemHVO NRW) 
Zweckvorgaben der Haushaltspositionen im Budget (§ 21 GemHVO NRW) 
Zweifelhafte Forderungen (§ 26, 41 GemHVO NRW) 
Zweiter Rechenschritt zur Ermittlung der Beihilferückstellungen (§ 36 GemHVO NRW) 
Zwischenergebniseliminierung (§ 304 HGB) (§ 50 GemHVO NRW) 
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Das Haushaltsrecht  
in der Gemeindeordnung 

 
1. Die Reform des Gemeindehaushaltsrechts 
 
1.1 Die Grundlagen der Reform 
 
Das Kernstück der Reform des Gemeindehaushaltsrechts war die Einführung des Neuen Kommunalen Finanz-
managements (NKF) in den Jahren 2005 bis 2009. Die Gemeinden begannen ab dieser Zeit mit der Erfassung 
und Abbildung der gemeindlichen Ressourcen. Sie stellten eine Bilanz als Vermögensrechnung auf und führten 
eine neue Steuerung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft (Finanzmanagement) sowie das System der doppel-
ten Buchführung ein. Die gemeindlichen Ressourcen werden seitdem mithilfe der Rechengrößen „Ertrag“ und 
„Aufwand“ ermittelt. Sie werden im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagt sowie im Jahresabschluss der 
Gemeinde bezogen auf das Haushaltsjahr nachgewiesen.  
 
Die haushaltsrechtlichen Vorschriften in der Gemeindeordnung sind deshalb in einem wesentlichen Umfang ent-
sprechend den Anforderungen des NKF gepasst worden. Sie beinhalten die notwendigen allgemeinen Vorgaben 
für die gemeindliche mehrjährige Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug im Haushaltsjahr sowie die Haus-
haltsabrechnung als stichtagsbezogener Jahresabschluss nach Ablauf des Haushaltsjahres. Den gemeindlichen 
Vorschriften wurden betriebswirtschaftliche und kaufmännische Standards zugrunde gelegt, soweit nicht ge-
meindliche oder sonstige öffentlich-rechtliche Besonderheiten ggf. Abweichungen davon erforderlich machten.  
 
Der tatsächliche Zweck des NKF geht aber weit über die Reform der haushaltsrechtlichen Vorschriften bzw. die 
Einführung eines neuen Buchungsstils hinaus. Die Schaffung einer neuen Transparenz durch die Offenlegung 
von Risiken und Chancen für die Gemeinde und deren Einfluss auf deren wirtschaftliche Lage ist ein wichtiges 
Ziel. Unter dem Begriff“ Transparenz“ wird dabei vielfach die Möglichkeit der Adressaten des gemeindlichen Han-
delns verstanden, zuverlässig und zeitnah nachvollziehbare Informationen über die Ergebnisse und Entschei-
dungsprozesse des gemeindlichen Verwaltungshandelns erhalten zu können. Neben den normativen Gegeben-
heiten bedarf es in jeder Gemeinde einer strategischen und operativen Neuausrichtung der örtlichen Steuerung 
unter Einbeziehung der Ressourcenbewertung. 
 
Die haushaltsrechtlichen Vorschriften sind insgesamt darauf ausgerichtet, die gemeindliche Eigenverantwortung 
zu stärken und die örtliche Steuerung zu verbessern. Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz als erster Schritt der 
weiteren Entwicklung des gemeindlichen Haushaltsrechts folgt dieser Strategie. Die dabei oftmals geäußerten 
Wünsche nach kleinteiligen verbindlichen Vorgaben stehen dieser Ausrichtung grundlegend entgegen. Der Ge-
setzgeber sieht den Zweck des gemeindlichen Haushaltsrechts nicht darin, die Gemeinde aus ihrer Verantwor-
tung für ihr haushaltswirtschaftliches Handeln zu entlassen. Die Gemeinde hat daher die mit ihrer Haushaltswirt-
schaft einhergehenden Risiken zu tragen, soll aber auch selbst den Vorteil nutzen dürfen, der aus den Chancen 
der wirtschaftlichen Weiterentwicklung entsteht.  
 
 
1.2 Der Haushalt als zentrales Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument 
 
Der Haushalt der Gemeinde ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument im gemeindli-
chen Haushaltsrecht. Der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Gemeinde werden im Er-
gebnisplan durch Erträge und Aufwendungen als Rechengrößen veranschlagt und im Jahresabschluss in der 
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Ergebnisrechnung nachgewiesen (vgl. §§ 2 und 38 GemHVO NRW sowie § 95 GO NRW). Die Pflicht zum jährli-
chen Haushaltsausgleich ist dabei ein wichtiges Element, damit die stetige Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben 
dauerhaft gesichert wird (vgl. § 75 GO NRW). Außerdem ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den 
gemeindlichen Haushaltsplan integriert worden (vgl. § 84 GO NRW), sodass sich die gemeindliche Planung auch 
auf die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre erstreckt.  
 
Zum gemeindlichen Haushaltsplan gehört der Finanzplan, in dem die Ein- und Auszahlungen der Gemeinde 
veranschlagt werden (vgl. § 3 GemHVO NRW). Die gemeindlichen Zahlungen werden dabei nach den Zahlungen 
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und den Zahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie den Zahlungen aus 
der Finanzierungstätigkeit unterschieden. Im Jahresabschluss werden in der Finanzrechnung nachgewiesen (vgl. 
§ 39 GemHVO NRW). Das Zahlungsgeschäft kann somit Auskunft über die finanzielle Eigenfinanzierungsfähig-
keit der Gemeinde und den Bedarf an Fremdkapital bzw. einer Fremdfinanzierung geben. Die Finanzrechnung ist 
neben der Ergebnisrechnung sowie der Bilanz (vgl. § 41 GemHVO NRW) eine unverzichtbare Informationsquelle 
zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde.  
 
Für die Anwendung der neuen Steuerung durch die Gemeinde, mit der eine flexible Haushaltswirtschaft verbun-
den ist, enthält die Gemeindehaushaltsverordnung die entsprechend gefassten Bewirtschaftungsregeln. Eine 
erfolgreiche Haushaltswirtschaft der Gemeinde besteht u.a. darin, dass die Gemeinde frühzeitig versucht, Risiken 
und Chancen für ihre künftige Haushaltswirtschaft zu erkennen. Sie soll bei einer aufgetretenen Krise ihre Haus-
haltswirtschaft so führen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit und die stetige Aufgabenerfüllung schnellstmög-
lich wieder erreicht werden (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW). Die Gemeinde ist deswegen ggf. verpflichtet, ein 
Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (vgl. § 76 GO NRW).  
 
Bei der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gilt es zudem, die künftigen Generationen nicht unnötig zu belasten, 
deren Zukunft dauerhaft zu sichern und dadurch dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit in einem 
ausreichenden Maße nachzukommen (vgl. § 1 GO NRW). Diese Erfordernisse zeigen auf bzw. verdeutlichen, 
dass bei der Gemeinde ein zukunftsorientiertes Bild mit qualitativ hochwertigen Leitorientierungen als Kernaussa-
gen bestehen sollte. Auf einer solchen Grundlage kann dann das wirtschaftliche und zukunftsorientierte Handeln 
der Gemeinde aufgebaut werden. Ergänzend dazu besteht daher ein Verbot der Überschuldung für die Gemein-
de, denn sie soll jährlich den Haushaltsausgleich erreichen und nicht ihr Eigenkapital verzehren (vgl. § 75 Absatz 
7 GO NRW).  
 
 
1.3 Die Rechte der gemeindlichen Organe 
 
Die Rechte der gemeindlichen Organe, insbesondere des Rates der Gemeinde, sind im Rahmen der Reform des 
Gemeindehaushaltsrechts unangetastet geblieben (vgl. §§ 41 und 62 GO NRW). Es bedarf aber gleichwohl vor 
Ort einer Anpassung der Zusammenarbeit von Rat, Bürgermeister und gemeindlicher Verwaltung, um eine klare 
Rollen- und Verantwortungsabgrenzung im Rahmen der Möglichkeiten einer neuen Steuerung zu erreichen. In 
diesem Zusammenspiel kann der Rat vielfach als „Auftraggeber“ gegenüber der Verwaltung bezeichnet werden, 
der strategische Ziele setzt und Ziele mit der gemeindlichen Verwaltung vereinbart sowie deren Erreichung mithil-
fe geeigneter Instrumente auch kontrolliert.  
 
Diese neuen Verhältnisse in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erfordern, dass der Rat künftig auf eine De-
tailsteuerung verzichten kann und durch klare Ziel- und Leistungsvorgaben eine ergebnis- und wirkungsorientierte 
Steuerung unter Einbeziehung der produktorientierten Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan umsetzen soll. 
Am Ende des Haushaltsjahres gilt es dann, die Leistungsergebnisse der gemeindlichen Verwaltung aus der Aus-
führung der Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung der Ressourcen und der Finanzen zu beurteilen. Im Jah-
resabschluss sollen aber auch die Wirkungen der vom Rat getroffenen Entscheidungen sowie aus der ausgeführ-
ten gemeindlichen Haushaltswirtschaft aufgezeigt und transparent gemacht werden.  
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1.4 Das Referenzmodell HGB 
 
Mit der Entscheidung für das NKF ist eine Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen als 
„Referenzmodell“ für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden getroffen worden. Es erfolgt insoweit eine Orientie-
rung am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), soweit die 
spezifischen Ziele und Aufgaben der Haushaltswirtschaft der Gemeinden dem nicht entgegenstehen. Nicht nur 
dadurch, sondern insgesamt behält das Gemeindehaushaltsrecht seine Eigenständigkeit gegenüber dem Han-
delsrecht. Das Handelsrecht stellt daher z.B. keine unmittelbare rechtliche Grundlage für die gemeindliche Bilan-
zierung dar, soweit nicht unmittelbar auf einzelne Vorschriften verwiesen wird, z.B. in § 50 Absatz 1 GemHVO 
NRW auf die §§ 300 bis 309 HGB.  
 
Diese sachlichen Gegebenheiten sind auch bezogen auf örtliche Sachverhalte zu beachten, wenn eine haus-
haltswirtschaftliche Beurteilung unter Berücksichtigung privatwirtschaftlicher Information erfolgt. Die Vorschriften 
des Handelsgesetzesbuches stellen dabei keine richtungsweisenden Vorgaben für die Anwendung von haus-
haltsrechtlichen Vorschriften durch die Gemeinde dar. Die im örtlichen Einzelfall getroffenen Festlegungen dürfen 
auch nicht zu einer Beeinträchtigung der Eigenständigkeit der haushaltsrechtlichen Vorschriften führen. Durch 
diese Eigenständigkeit besteht eine notwendige Abgrenzung gegenüber dem Handelsrecht aus der öffentlich-
rechtlichen Aufgabenstellung der Gemeinde heraus. Sie dient dabei der Nachvollziehbarkeit des haushaltswirt-
schaftlichen Handelns der Gemeinde und der sachlich geprägten Nachweisführung und der Darstellung der wirt-
schaftlichen Lage der Gemeinde im gemeindlichen Jahresabschluss.  
 
Die aus den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung verwendeten Begriffe haben daher bei ihrer Anwen-
dung i.d.R. die gleiche inhaltliche Bedeutung wie im privatrechtlichen Bereich, soweit nicht durch besondere Fest-
legungen eine abweichende Bedeutung entsteht oder sich durch eine gemeindebezogene Auslegung ergibt. Die 
Begriffe sollen dabei den gemeindlichen Besonderheiten gerecht werden und deren Inhalte und Zielbestimmun-
gen so genau wie möglich aufzeigen und benennen. Außerdem sind wichtige Grundsätze durch das Bilanz-
rechtsmodernierungsgesetz nicht grundsätzlich verändert worden, z.B. das Anschaffungskostenprinzip oder das 
Realisationsprinzip. Die Grundsätze sind daher von der Gemeinde weiterhin unverändert anzuwenden. 
 
Für das NKF wurde zudem keine zwingende Notwendigkeit gesehen, die Wahlrechte des Handelsgesetzbuches 
uneingeschränkt auch für die Gemeinden zuzulassen und oder bezogen auf die gemeindlichen Sachverhalte nur 
umzuschreiben. Den Gemeinden wurden vielmehr bedarfsorientiert und unter Berücksichtigung der Ziele und 
Zwecke des NKF sowie des öffentlich-rechtlichen Status der Gemeinden für einzelne bestimmte Sachverhalte die 
notwendigen Wahlrechte eingeräumt. Außerdem wurde bei der Ausgestaltung des Drei-Komponentensystems 
des NKF auch die Entwicklung und Zielsetzung der internationalen Rechnungslegung berücksichtigt.  
 
 
2. Die Anwendung des NKF 
 
2.1 Wichtige Rahmenbedingungen 
 
Die haushaltsrechtlichen Regelungen in der Gemeindeordnung bauen auf dem Gesetz über ein Neues Kommu-
nales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz 
NRW – NKFG NRW) auf, das der Landtag Nordrhein-Westfalen am 10.11.2004 beschlossen hat (vgl. Landtags-
Drucksache Nr. 13/5567). Dieses Gesetz wurde am 16.11.2004 unterzeichnet und ist im Gesetz- und Verord-
nungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen (Nr. 41 vom 24.11.2004) auf Seite 644 veröffentlicht worden. Es ist 
als Artikelgesetz ausgestaltet worden und hat zu Änderungen der haushaltsrechtlichen Vorschriften in der Ge-
meindeordnung sowie zu einer Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung geführt. Das NKFG NRW ist am 
01.01.2005 in Kraft getreten.  
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Die Grundlagen für die Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bilden die jetzt geltenden 
haushaltsrechtlichen Regelungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der jeweils geltenden Fassung (Fundstel-
le: SGV. NRW. 2023). Sie umfassen den 8., 9., 10. und 12. Teil der Gemeindeordnung und werden durch die neu 
gefasste Gemeindehaushaltsverordnung näher ausgestaltet. Ab dem Haushaltsjahr 2009 führen alle Gemeinden 
ihre Haushaltswirtschaft nach dem NKF und erfassen ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der Basis der 
doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung. Sie haben spätestens zum Stichtag 1. Januar 2009 eine 
Eröffnungsbilanz und spätestens zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2010 einen Gesamtabschluss aufgestellt.  
 
Die Zwecke des NKF gehen weit über die Reform der haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Gemeinden bzw. 
die Einführung eines neuen Buchungsstils hinaus. Insbesondere die Schaffung einer neuen Transparenz durch 
die Offenlegung von Risiken und Chancen für die Gemeinde sowie deren Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der 
Gemeinde und ihre Weiterentwicklung muss ein ständiges Ziel bleiben und nicht nur ein Ziel der Reform. Unter 
dem Begriff“ Transparenz“ wird dabei regelmäßig die Möglichkeit der Adressaten des haushaltswirtschaftlichen 
Handelns der Gemeinde verstanden, zuverlässig und zeitnah nachvollziehbare Informationen über die Ergebnis-
se und Entscheidungsprozesse des gemeindlichen Verwaltungshandelns erhalten zu können. Dazu gehören 
auch Informationen über den aktuellen Stand der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und über die Haushaltspla-
nung für die künftigen Haushaltsjahre. Neben den normativen Gegebenheiten bedarf es aber in jeder Gemeinde 
auch einer strategischen und operativen Neuausrichtung der örtlichen Steuerung durch die Verantwortlichen 
unter Einbeziehung der verfügbaren Ressourcen und der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung. 
 
 
2.2 Die Rechengrößen 
 
2.2.1 Die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ 
 
2.2.1.1 Die Erfassung der Ressourcen 
 
Mit dem NKF werden über die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ das Ressourcenaufkommen und den Res-
sourcenverbrauch der Gemeinde erfasst und der tatsächliche Werteverzehr bei den Vermögenswerten der Ge-
meinde, u.a. durch Abschreibungen, vollständig erfasst. Unter Einbeziehung der Produktorientierung beim haus-
haltswirtschaftlichen Handeln der Gemeinde wird die haushaltsmäßige Erfassung und Darstellung des Ressour-
cenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens bezogen auf die gemeindliche Aufgabenerfüllung möglich.  
 
Die Ausrichtung der Finanzpolitik der Gemeinde auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreichen, 
dass die Aufwendungen in einem Haushaltsjahr (Periode) regelmäßig durch Erträge desselben Jahres gedeckt 
werden, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten. Die im NKF verwendeten Rechengrößen „Ertrag“ 
und „Aufwand“ stellen dazu den zutreffenden Buchungsstoff für den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung der 
Gemeinde dar, auch wenn sie im Einzelnen nicht gesetzlich definiert worden sind.  
 
Die Rechengrößen sind jedoch geeignete Einheiten für die gemeindlichen Geschäftsvorfälle, durch die das ge-
meindliche Eigenkapital in der Vermögensrechnung der Gemeinde erhöht oder vermindert wird (Erhöhung: Er-
trag; Verminderung; Aufwand). Die Erfassung von Erträgen und Aufwendungen ist daher von zentraler Bedeutung 
für die gemeindliche Ergebnisermittlung im Haushaltsjahr bzw. für das Jahresergebnis der Gemeinde. In diesem 
Zusammenhang sind auch die internen Leistungsbeziehungen der Gemeinde zu berücksichtigen, die mit den 
gleichen Rechengrößen erfasst werden (vgl. § 17 GemHVO NRW). Der Gemeinde wird es dadurch ermöglicht, 
das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch in einem Haushaltsjahr vollständig zu erfassen. 
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2.2.1.2 Die Rechengröße „Ertrag“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Ertrag“ wird betriebswirtschaftlich die bewertete Leistungserstellung der 
Gemeinde in einem Haushaltsjahr (Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. Einen Ertrag stellt dabei jeder 
gemeindliche Geschäftsvorfall dar, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde erhöht. Die 
Gemeinde erzielt dann in einem Haushaltsjahr eine Einnahme, die keinen Ertrag darstellt, wenn entweder keine 
Leistungserstellung durch die Gemeinde vorliegt oder wenn die Leistungserstellung und die dazugehörige Ein-
nahme in unterschiedliche Haushaltsjahre fallen, z.B. bei Mietvorauszahlungen.  
 
Die gemeindlichen Erträge sind aber auch an Zahlungsvorgänge gebunden, sodass bei der Gemeinde vielfach 
einzahlungsgleiche bzw. zahlungswirksame Erträge entstehen, z. B. aus der Steuererhebung oder durch erhalte-
ne Zuwendungen für laufende Zwecke. Andererseits entstehen auch Erträge aus der Auflösung von bilanzierten 
Sonderposten, weil die erhaltenen investiven Zuwendungen über die Nutzungszeit eines damit finanzierten Ver-
mögensgegenstandes periodengerecht zu verteilen sind. Die Rechengrößen „Ertrag“ und „Einnahme“ sind dann 
deckungsgleich, wenn die gleiche Periode bzw. das gleiche Haushaltsjahr der Gemeinde betroffen ist. Die Zah-
lungsvorgänge können aber auch in einer anderen Periode liegen.  
 
 
2.2.1.3 Die Rechengröße „Aufwand“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Aufwand“ wird betriebswirtschaftlich der bewertete Güterverzehr der 
Gemeinde in einem Haushaltsjahr (Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. Zu Aufwendungen führt daher 
jeder gemeindliche Geschäftsvorfall, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde vermindert. 
Die Gemeinde leistet dann in einem Haushaltsjahr eine Ausgabe, die keinen Aufwand darstellt, wenn z.B. die im 
Dezember des Haushaltsjahres für den Januar des Folgejahres zu zahlende Beamtenbesoldung. Die Aufwen-
dungen der Gemeinde und die dazugehörige Ausgabe fallen dabei in unterschiedliche Haushaltsjahre.  
 
Die gemeindlichen Aufwendungen sind aber auch an Zahlungsvorgänge gebunden, sodass bei der Gemeinde 
vielfach auszahlungsgleiche Aufwendungen entstehen. Die Zahlungsvorgänge können aber auch in einer ande-
ren Periode liegen. Die Rechengrößen „Aufwand“ und „Ausgabe“ sind dann deckungsgleich, wenn die gleiche 
Periode bzw. das gleiche Haushaltsjahr der Gemeinde betroffen ist, z. B. wenn von der Gemeinde die Gehälter, 
das Material, die Energie u.a. zu bezahlen ist. 
 
 
2.2.2 Die Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ 
 
2.2.2.1 Die Erfassung der Zahlungen 
 
Die Finanzrechnung der Gemeinde soll Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde geben und 
dabei auch die Finanzierungsquellen sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes der Gemeinde (liquide 
Mittel) aufzeigen. Dadurch stellt die Finanzrechnung eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung für die 
Gemeinde dar, bei der die Zahlungsströme ausschlaggebend sind. Aufgrund dessen kommen bei der gemeindli-
chen Finanzrechnung die Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ als zutreffender Buchungsstoff zur 
Anwendung. Bei der Erfassung der Einzahlungen und Auszahlungen wird außerdem das Kassenwirksamkeits-
prinzip als Liquiditätsänderungsprinzip angewendet. Unter den Haushaltspositionen im gemeindlichen Finanzplan 
dürfen deshalb nur Beträge in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Zah-
lungen ausgewiesen werden, die eine Änderung der Liquidität der Gemeinde bewirken.  
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2.2.2.2 Die Rechengröße „Einzahlungen“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Einzahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelzufluss bei der Ge-
meinde erfasst, der zu einer Erhöhung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch den Zugang liquider 
Mittel, die in Form von Bargeld oder Buchgeld der Gemeinde zufließen, führt. Beim Einsatz der Rechengrößen 
„Einzahlungen“ und „Einnahme“ im gemeindlichen Rechnungswesen liegen dann nicht einnahmewirksame Ein-
zahlungen vor, wenn es in gleicher Höhe zu einer Abnahme der gemeindlichen Forderungen oder zu einer Erhö-
hung der gemeindlichen Verbindlichkeiten kommt. Eine Einzahlung stellt jedoch nicht die Erhöhung des Kassen-
bestandes der Gemeinde durch eine Barabhebung von einem Bankkonto der Gemeinde dar, denn durch diesen 
Vorgang wird der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde insgesamt nicht verändert. 
 
 
2.2.2.3 Die Rechengröße „Auszahlungen“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Auszahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelabfluss bei der Ge-
meinde im Haushaltsjahr erfasst, der zu einer Verminderung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch 
den Abgang liquider Mittel, die in Form von Bargeld oder Buchgeld von der Gemeinde abgegeben werden, führt. 
In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass beim Einsatz der Rechengrößen „Auszahlungen“ und „Ausgabe“ 
dann keine ausgabewirksamen Auszahlungen vorliegen, wenn es in gleicher Höhe zu einer zu einer Minderung 
der gemeindlichen Verbindlichkeiten oder zu einer Zunahme der gemeindlichen Forderungen kommt.  
 
 
2.3 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
 
2.3.1 Allgemeine Zwecke 
 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) gelten fast uneingeschränkt auch im NKF. Der haushalts-
rechtlichen Festlegung ging dazu eine Betrachtung und Bewertung der Rechnungsziele, z. B. Nachweis des Res-
sourcenverbrauchs, Vermögens- und Eigenkapitalerhalt, stetige Aufgabenerfüllung voraus. Darin wurden die 
Rechnungszwecke einbezogen, z. B. die Steuerungs- und Kontrollzwecke, die Entscheidungshoheit des Rates 
der Gemeinde (Allzuständigkeit), die haushaltsmäßigen Wirkungen die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde 
als Adressaten. Die Ziele und Zwecke der gemeindlichen Haushaltswirtschaft finden sich z. B. auch in den allge-
meinen Haushaltsgrundsätzen wieder und sind zudem in einer Vielzahl von haushaltsrechtlichen Vorschriften 
konkretisiert worden. Sie stellen mit den von der Gemeinde übernahmefähigen und anwendbaren Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung ein praktikables Gesamtbild für die gemeindliche Haushaltswirtschaft dar. 
 
Vor der Übernahme der GoB für die Gemeinden sind diese hinsichtlich ihrer Inhalte sowie ihrer Anwendungsmög-
lichkeiten in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft überprüft worden. Viele Rechnungslegungsgrundsätze des 
Referenzmodells HGB haben sich als übernahmefähig erwiesen. Dabei wurden kleinere Abweichungen wegen 
spezifischer Fragestellungen hingenommen, weil im Großen und Ganzen eine sichere und gleichartige Handha-
bung der Grundsätze im betriebwirtschaftlichen sowie haushaltswirtschaftlichen Sinne durch die Gemeinden 
gesichert und gewährleistet werden kann.  
 
Viele Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind außerdem ausdrücklich zum Gegenstand besonderer 
haushaltsrechtlicher Vorschriften gemacht worden. Eine vergleichbare Vorgehensweise (Übernahme) bestand 
auch bei der Entwicklung der IPSAS als internationale Rechnungslegungsgrundsätze für den öffentlichen Be-
reich, die aus den bestehenden internationalen Standards der IFRS hervorgegangen sind. Inzwischen sind die 
IPSAS als eigenständige Grundsätze anzusehen und werden auf internationaler Ebene bereits angewendet.  
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Der Übernahme der GoB ging zudem auch eine Betrachtung und Bewertung der Aussagekraft von gemeindli-
chem Jahresabschluss und dem Gesamtabschluss der Gemeinde voraus. Beide Abschlüsse müssen unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den entsprechenden tatsächlichen Verhältnissen Bild 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde als der wirtschaftliche Lage vermitteln, auch 
wenn beim gemeindlichen Gesamtabschluss die „Gesamtlage“ der Gemeinde im Blickfeld steht. In die Übernah-
meprüfung wurde auch die mehrjährige Haushaltsplanung der Gemeinde, die insbesondere auf dem gemeindli-
chen Jahresabschluss aufbaut, einbezogen.  
 
Der im Rahmen des NKF zusätzlich entwickelte Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit erfordert die Vertei-
lung von Nutzen und Lasten über die Generationen hinweg. Die Gemeinde muss daher bei ihrer Haushaltspla-
nung und im Jahresabschluss unter Beachtung der übrigen Haushaltsgrundsätze immer im Blick haben, ausrei-
chende Handlungsmöglichkeiten für die künftigen Generationen zu erhalten. Dieser Grundsatz hat inzwischen 
Gesetzesrang erhalten, denn in  § 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW wird bestimmt, dass die Gemeinden in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen handeln. Diese gesetzliche Festlegung verstärkt die Ziele und Zwecke des 
NKF und stärkt damit die Reform des gemeindlichen Haushaltsrechts.     
 
 
2.3.2 Die Anwendung der GoB 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht stellt den gesetzlichen Rahmen für die Anwendung der GoB durch die Ge-
meinde dar. Die GoB dienen daher als Vorgaben für die Gemeinde, um die Zwecke und Ziele der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft zu erreichen, die in der gemeindlichen Haushaltsplanung sowie im Jahresabschluss der Ge-
meinde aufzuzeigen sind. Diese Vorgaben sind dabei umfassend zu verstehen und entsprechend anzuwenden. 
Gleichzeitig haben sich aber auch noch andere allgemeine Grundsätze als Konkretisierung des wirtschaftlichen 
Handelns der Gemeinde entwickelt, sodass die gemeindlichen Haushaltsgrundsätze einen geeigneten Rahmen 
für die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Gemeinde bieten.  
 
Mit allen haushaltsmäßigen Grundsätzen, einschließlich der GoB, steht der Gemeinde damit ein System zur Ver-
fügung, das konzeptionell ein ordnungsmäßiges Handeln der Gemeinde im Rahmen des jährlich wiederkehren-
den haushaltswirtschaftlichen Kreislaufs unterstützt und fördert. Die Weiterentwicklung der Grundsätze ist 
dadurch jedoch nicht ausgeschlossen. Auch wenn sich z.B. nicht jede Änderung oder Auslegung der GoB im 
handelsrechtlichen Sinne unmittelbar auf die Anwendung der GoB durch die Gemeinde im Sinne ihrer Haus-
haltswirtschaft auswirkt, bleiben diese Grundsätze gleichwohl zukunftsfähig im Sinne der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft. Von der Gemeinde sind die GoB in ihrer Anwendung auf die haushaltsrechtlichen Ziele, Inhalte 
und Zwecke auszurichten, soweit die Grundsätze nicht bereits durch einzelne haushaltsrechtliche Bestimmungen 
kodifiziert wurden (vgl. Abbildung).  
 

 
Gesetzliche Vorgaben zur Anwendung der GoB 

 
 

FUNDSTELLE 
 

REGELUNGSINHALTE 

§ 91 Absatz 2 

 

Die Bewertung von Vermögen und Schulden ist unter Anwen-
dung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, soweit 
die Gemeindeordnung nichts anderes vorsieht, vorzunehmen.  
 

§ 92 Absatz 2 

 
Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie 
erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppel-
ten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzu-
stellen.     
 

§ 93 Absatz 1  
Die Buchführung in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde 
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Gesetzliche Vorgaben zur Anwendung der GoB 

 
 

FUNDSTELLE 
 

REGELUNGSINHALTE 
muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung so beschaffen sein, dass innerhalb einer ange-
messenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der 
Gemeinde gegeben werden kann.  
 

§ 95 Absatz 1 

 
Die Gemeinde hat einen Jahresabschluss aufzustellen, der 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde vermitteln muss.  
 

 
§ 116  

 
Die Gemeinde hat einen Gesamtabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. 
 

Abbildung 19 „Gesetzliche Vorgaben zur Anwendung der GoB“ 
 
Die sachliche Einbeziehung der GoB in die haushaltsrechtlichen Vorschriften zeigt in diesem Zusammenhang auf, 
dass die Haushaltswirtschaft der gemeindlichen Verwaltung sich grundsätzlich nicht von der Wirtschaftsführung 
der gemeindlichen Betriebe unterscheidet. Auch die einseitigen Leistungsbeziehungen der Gemeinde, z.B. in 
Form von erhaltenen Zuwendungen oder der Gewährung von sozialen Leistungen, geben keinen Anlass, in An-
lehnung an die privatwirtschaftlich geprägten GoB eigenständige öffentlich-rechtlich geprägte Grundsätze zur 
Anwendung durch die Gemeinde zu entwickeln. Vielmehr wird im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlus-
ses transparent, welche vielfältigen und engen Beziehungen zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den 
Betrieben der Gemeinde im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung bestehen. 
 
 
2.4 Örtlich festzulegende Wertgrenzen 
 
Die gemeinderechtlichen Vorschriften zur Haushaltswirtschaft der Gemeinde enthalten eine Vielzahl von unbe-
stimmten Rechtsbegriffen, die von der Gemeinde auszulegen und unter der Berücksichtigung örtlicher Gegeben-
heiten anzuwenden sind. Eine solche Festlegung macht das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde nachvollzieh-
bar, aber auch nachprüfbar. Als Beispiele dazu werden nachfolgend einige von der Gemeinde örtlich abzugren-
zende Begriffe mit ihren Fundstellen aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Örtlich festzulegende Wertgrenzen 

 
 

FUNDSTELLE 
 

REGELUNGSINHALTE 

§ 81 Absatz 2 Nummer 2 
 

 
Nachtragssatzung: 
Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, 
wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen 
oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im 
Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlun-
gen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. 
 

§ 81 Absatz 3 Nummer 1 

 
Nachtragssatzung 
Absatz 2 Nrn. 2 und 3 findet keine Anwendung auf geringfügige 
Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar 
sind. 
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Örtlich festzulegende Wertgrenzen 

 
 

FUNDSTELLE 
 

REGELUNGSINHALTE 
 

§ 88 
Rückstellungen: 
Für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, 
für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufen-
den Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen hat die Gemeinde 
Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden.  
 

§ 91 Absatz 2 Nummer 2 

 
Inventur, Inventar und Vermögensbewertung: 
Für die im Jahresabschluss auszuweisenden Wertansätze gilt: … 
Rückstellungen nur in Höhe des Betrages anzusetzen, der vo-
raussichtlich notwendig ist. 
 

§ 116 Absatz 3 

 
Gesamtabschluss: 
In den Gesamtabschluss müssen verselbstständigte Aufgabenbe-
reiche nach Absatz 2 nicht einbezogen werden, wenn sie für die 
Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage 
der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung 
sind.  
 

Abbildung 20 „Örtlich festzulegende Wertgrenzen“ 
 
Besonders ist dabei zu beachten, dass es bei vielen dieser Rechtsbegriffe die Festlegung einer betragsmäßigen 
Abgrenzung durch die Gemeinde sachlich sinnvoll ist, um deren Anwendung in der gemeindlichen Praxis eindeu-
tig und einheitlich sowie praktikabel zu gestalten. 
 
 
3. Die Neuausrichtung der örtlichen Steuerung 
 
Im Rahmen der Reform des gemeindlichen Haushaltsrechts soll die haushaltswirtschaftliche Steuerung durch die 
örtlich Verantwortlichen im Sinne der Ziele und Zwecke des NKF neu ausgerichtet werden. Bei einer solchen 
Neuausrichtung der örtlichen Steuerung gilt es, die politisch festgelegten Standards und Ziele sowie Ressourcen 
für die Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde für Dritte erkennbar und nachvollziehbar 
zu machen. Ebenso muss die Einhaltung der Generationengerechtigkeit sichtbar werden sowie die Erfüllung der 
produktorientierten Aufgaben mit den dafür erforderlichen Finanzmitteln nachgewiesen werden.  
 
Die Ansätze für eine Verbesserung der örtlichen Steuerung können jedoch in Einzelfällen dazu führen, dass es 
einer Neuausrichtung des Verhältnisses von Rat und gemeindlicher Verwaltung bedarf. In der gemeindlichen 
Verwaltung sollte es dabei auch über die Produktorientierung zu einer eindeutigen und verursachungsgerechten 
Zuordnung von Verantwortlichkeiten kommen, insbesondere dann, wenn auch eine dezentrale Ressourcenver-
antwortung und eine Budgetbildung zur gemeindlichen Praxis gehören. Die Neuausrichtung der örtlichen Steue-
rung kann dabei auf einer Vielzahl von gemeinderechtlichen Vorschriften aufbauen, die auch der Unterstützung 
der örtlichen Steuerung dienen (vgl. Beispiele in der Abbildung). 
 

 
Steuerungsrelevante Vorschriften in der Gemeindeordnung 

 
 

FUNDSTELLE 
 

REGELUNGSINHALTE 

§ 75 Absatz 2  
 
Der Haushalt muss jährlich ausgeglichen sein. 
 

§ 75 Absatz 6   
Die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Inves-
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Steuerungsrelevante Vorschriften in der Gemeindeordnung 

 
 

FUNDSTELLE 
 

REGELUNGSINHALTE 
titionen ist sicherzustellen. 
 

§ 75 Absatz 7 
 
Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. 
 

§ 79 Absatz 1 

 
Der Haushaltsplan muss alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und 
eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu 
leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungser-
mächtigungen enthalten. 
 

§ 79 Absatz 2 

 
Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan 
sowie in Teilpläne zu gliedern. Das Haushaltssicherungskonzept ist 
Teil des Haushaltsplans. 
 

§ 84 

 
Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- 
und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan ein-
zubeziehen. 
 

§ 88 

 
Für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für 
drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden 
Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen hat die Gemeinde Rück-
stellungen in angemessener Höhe zu bilden.  
 

§ 89 Absatz 1 
 
Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene 
Liquiditätsplanung sicherzustellen.  
 

§ 95 Absatz 1 

 
Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen 
Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirt-
schaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. 
Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanz-
rechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist 
ein Lagebericht beizufügen. 
 

§ 96 Absatz 1 

 
Der Rat stellt bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr 
folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften 
Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich hat er über die Ver-
wendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahres-
fehlbetrages zu beschließen. 
 

§ 116 

 
Die Gemeinde hat in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 
31. Dezember einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Dieser Abschluss 
besteht aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem 
Gesamtanhang. Er ist um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen. Der 
Rat hat den geprüften Gesamtabschluss durch einen eigenverantwort-
lichen Beschluss zu bestätigen. 
 

Abbildung 21 „Steuerungsrelevante Vorschriften in der Gemeindeordnung“ 
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4. Die Gliederung der haushaltsrechtlichen Vorschriften in der Gemeindeordnung 
 
Die Gliederung der haushaltsrechtlichen Vorschriften in der Gemeindeordnung folgt im Aufbau dem Grundgerüst, 
das inhaltlich in allen Ländern den Gemeindeordnungen zugrunde gelegt wird. Die neuen haushaltsrechtlichen 
Regelungen sind in den nachfolgend aufgezeigten Teilen der Gemeindeordnung enthalten (vgl. Abbildung).  
 

 
Haushaltsrechtliche Vorschriften in der Gemeindeordnung  

 

8. Teil 
Haushaltswirtschaft 

 
§ 75 Allgemeine Haushaltsgrundsätze 
§ 76 Haushaltssicherungskonzept 
§ 77 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 
§ 78 Haushaltssatzung 
§ 79 Haushaltsplan 
§ 80 Erlass der Haushaltssatzung 
§ 81 Nachtragssatzung 
§ 82 Vorläufige Haushaltsführung 
§ 83 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen 

und Auszahlungen 
§ 84 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
§ 85 Verpflichtungsermächtigungen 
§ 86 Kredite 
§ 87 Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte 
§ 88 Rückstellungen 
§ 89 Liquidität 
§ 90 Vermögensgegenstände 
§ 91 Inventur, Inventar und Vermögensbewertung 
§ 92 Eröffnungsbilanz 
§ 93 Finanzbuchhaltung 
§ 94 Übertragung der Finanzbuchhaltung 
§ 95 Jahresabschluss 
§ 96 Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung 
 

9. Teil 
Sondervermögen, 

Treuhandvermögen 

 
§ 97 Sondervermögen  
§ 98 Treuhandvermögen 
§ 99 Gemeindegliedervermögen 
§ 100 Örtliche Stiftungen 
 

10. Teil 
Rechnungsprüfung 

 
§ 101 Prüfung des Jahresabschlusses, Bestätigungsvermerk 
§ 102 Örtliche Rechnungsprüfung 
§ 103 Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 
§ 104 Leitung und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung  
§ 105 Überörtliche Prüfung 
 

12. Teil 
Gesamtabschluss 

 
§ 116 Gesamtabschluss 
§ 117 Beteiligungsbericht 
§ 118 Vorlage- und Auskunftspflichten 
 

Abbildung 22 „Haushaltsrechtliche Vorschriften in der Gemeindeordnung“ 
 
 
5. Die Muster zu Vorschriften der Gemeindeordnung 
 
Die haushaltsrechtlichen Vorschriften in der Gemeindeordnung werden nicht nur durch die Gemeindehaushalts-
verordnung näher ausgestaltet. Sie werden auch nach Bedarf durch allgemeine Runderlasse des Innenministeri-
ums ergänzt. Im Rahmen der Bestimmungen über die Ausführung der Gemeindeordnung hat das Innenministeri-
um von der in § 133 GO NRW enthaltenen Ermächtigung Gebrauch gemacht und hat Muster für die gemeindliche 
Haushaltswirtschaft veröffentlicht (vgl. Runderlass des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
Zu einzelnen Vorschriften der Gemeindeordnung wurden folgende Muster veröffentlicht (vgl. Abbildung). 
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Die Muster zu Vorschriften der Gemeindeordnung 
 

 
VORSCHRIFT 

 
VERWENDUNG 

 
ANLAGE 

ZUM RUNDERLASS 
 

Muster zu § 78 GO NRW 
 

Haushaltssatzung Anlage 1 

 
Muster zu § 81 GO NRW 

 
Nachtragssatzung Anlage 2 

 
Muster zu § 56 GO NRW 

 
Zuwendungen an Fraktionen Anlage 12 

Abbildung 23 „Die Muster zu Vorschriften der Gemeindeordnung“ 
 
Der Gemeinde wird grundsätzlich empfohlen, für ihre Haushaltswirtschaft die Muster zu verwenden, die das In-
nenministerium veröffentlicht hat. Sie muss aus Gründen der Vergleichbarkeit der gemeindlichen Haushalte je-
doch auch Muster verwenden, die für verbindlich erklärt worden sind. Es handelt sich dabei insbesondere um 
Muster für die Gestaltung der gemeindlichen Haushaltssatzung (vgl. § 133 Absatz 3 GO NRW). Die Muster zur 
gemeindlichen Haushaltssatzung und zur Nachtragssatzung sind daher für verbindlich erklärt worden. 
 
 
6. Keine gesonderten öffentlichen Buchführungsgrundsätze 
 
Im Rahmen der Reform des Gemeindehaushaltsrechts ist oftmals festgestellt worden, dass trotz vieler bestehen-
der Gemeinsamkeiten in der Wirtschaftsführung der Gemeinde und der Privatwirtschaft einige Unterschiede zwi-
schen dem öffentlichen Haushaltsrecht und der Rechnungslegung nach dem Handelsgesetzbuch erhalten blei-
ben. Gleichwohl lassen es die Zielsetzungen und die besonderen Gegebenheiten bei den Gemeinden sowie die 
Ressourcenbetrachtung in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nicht notwendig werden, gesonderte öffentliche 
Buchführungsgrundsätze für die Erfassung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten 
Buchführung zu konzipieren. Gesonderte „öffentliche“ Grundsätze sind jedoch gleichwohl in anderen Ländern 
entstanden. Im Land Rheinland-Pfalz wurden z. B. „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden“ 
veröffentlicht (vgl. § 93 Absatz 2 der GemO RP). In der Literatur wurden ebenfalls „Grundsätze ordnungsmäßiger 
öffentlicher Buchführung“ vorgestellt und deren Anwendung öffentlich gemacht.  
 
Das Land Nordrhein-Westfalen verfolgt diesen Weg nicht, sondern bindet in das NKF, entsprechend dem Han-
delsrecht als Referenzmodell, die dort verankerten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) ein. Es geht 
dabei u.a. von der gesamtwirtschaftlichen Lage der Gemeinde aus, die aus der Geschäftstätigkeit der gemeindli-
chen Verwaltung und der einzelnen gemeindlichen Betriebe entsteht. In die Entscheidung über die Art und Anzahl 
der Buchführungsgrundsätze sind daher nicht nur die Ziele und Zwecke der haushaltswirtschaftlichen Tätigkeit 
der gemeindlichen Verwaltung als wichtigste Organisationseinheit der Gemeinde eingeschlossen worden. 
 
Unter einem Gesamtbilde der gemeindlichen Aufgabenerfüllung wurde vielmehr berücksichtigt, dass die Gemein-
de i.d.R. noch über eine Vielzahl von (öffentlich-rechtlich und privatwirtschaftlich organisierten) Betrieben verfügt, 
die ebenfalls die Ziele und Zwecke der Gemeinde (öffentlicher Zweck) im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit verfol-
gen müssen. Andererseits ließen die sich in der Privatwirtschaft etablierten GoB auch problemlos in den ge-
meindlichen Bereich übertragen, ohne dass die Ziele und Zwecke des gemeindlichen Haushaltsrechts bzw. des 
haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dadurch eingeschränkt werden.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

8. Teil GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 303 

8. Teil  
 

Haushaltswirtschaft 
 
 
1. Allgemeines 
 
Die Aufgabe „Haushaltswirtschaft“ stellt für die Gemeinde eine allgemeine Aufgabe im Rahmen ihrer Selbstver-
waltung sowie unverzichtbare Grundlage für ihr wirtschaftliches Handeln dar (vgl. § 1 Satz 2 GO NRW). Sie er-
möglicht insbesondere die Erfüllung von örtlichen Sach- und Fachaufgaben mit bedeutenden finanzwirtschaftli-
chen Auswirkungen für die Gemeinde. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist daher so zu planen und zu füh-
ren, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde gesichert ist. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist 
außerdem wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen, damit die gemeindliche Leistungsfähigkeit dauerhaft 
gesichert ist (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW).  
 
Die Gemeinde hat die Haushaltswirtschaft in eigener Verantwortung und unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse näher auszugestalten. Sie ist daher im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorgaben gefordert, dafür 
die sachlich und fachlich sowie organisatorisch erforderlichen Maßnahmen in eigener Verantwortung zu treffen. 
Eine Beteiligung der Öffentlichkeit an der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ist dabei unverzichtbar. Der achte 
Teil der Gemeindeordnung (GO NRW) enthält dazu die gesetzlichen Grundlagen für die gesamte Haushaltswirt-
schaft der Gemeinde, von der Haushaltsplanung über die Ausführung der Haushaltswirtschaft bis zur Feststellung 
des gemeindlichen Jahresabschlusses.  
 
Mit dem NKF wurde die periodengerechte Erfassung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenver-
brauchs in diesen Vorschriften verankert, sodass der tatsächliche Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens 
von der Gemeinde zu erfassen und über die jährlichen Abschreibungen aufzuzeigen ist. Durch die Einbeziehung 
der Produktorientierung in den jährlichen Haushalt der Gemeinde wird zudem eine Verknüpfung zwischen den 
verfügbaren Ressourcen und der gemeindlichen Aufgabenerfüllung sowie den Leistungen der Gemeinde herge-
stellt. Die gemeindliche Haushaltspolitik muss daher auch auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit aus-
gerichtet werden. Die Gemeinde soll deshalb jährlich erreichen, dass die Aufwendungen des Haushaltsjahres 
durch Erträge derselben Periode gedeckt werden, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten (vgl. § 75 
Absatz 2 GO NRW).  
 
Im gemeindlichen Haushaltsplan stellen die Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ den geeigneten Bu-
chungsstoff für den Ergebnisplan (Veranschlagung) und für die Ergebnisrechnung (Nachweis) der Gemeinde dar. 
Sie sind die zutreffenden Größen für eine gemeindliche „Reinvermögensrechnung“, die das Geldvermögen und 
das Sachvermögen der Gemeinde betrifft, wenn ein Vorgang oder Geschäftsvorfall der Gemeinde das gemeindli-
che Eigenkapital erhöht oder vermindert (Erhöhung: Ertrag; Verminderung; Aufwand). Die Rechengrößen „Erträ-
ge“ und „Aufwendungen“ sind daher von zentraler Bedeutung für die jährliche Ergebnisermittlung. Die Gemeinde 
sollte auch die internen Leistungsbeziehungen erfassen, um ein vollständiges Bild über das Ressourcenaufkom-
men und den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr zu erhalten (vgl. § 4 i.V.m. § 17 GemHVO NRW). 
 
Für die Planung der gemeindlichen Finanzmittel im Finanzplan des Haushaltsplans und für den Nachweis in der 
Finanzrechnung im Jahresabschluss kommen die durch das NKF eingeführten Rechengrößen „Einzahlungen“ 
und „Auszahlungen“ zur Anwendung. Der Finanzplan und die Finanzrechnung der Gemeinde sollen z. B. Aus-
kunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde geben und dabei auch die Finanzierungsquellen sowie 
die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes der Gemeinde (Liquide Mittel) im Haushaltsjahr aufzeigen. 
Dadurch wird die Finanzrechnung zu einer Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung der Gemeinde, bei 
der die Zahlungsströme ausschlaggebend sind.  
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Bei der Erfassung der Einzahlungen und Auszahlungen durch die Gemeinde findet das Kassenwirksamkeitsprin-
zip als Liquiditätsänderungsprinzip eine entsprechende Anwendung. Unter den finanzbezogenen Haushaltspositi-
onen sind daher nur Beträge aus dem gemeindlichen Zahlungsverkehr zu erfassen, die eine Änderung der Liqui-
dität der Gemeinde bewirken. Die Zahlungen der Gemeinde für ihre Investitionsmaßnahmen sind dabei jedoch 
getrennt von den Zahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zu erfassen. Der Grundsatz der 
Sicherstellung der Liquidität einschließlich der Finanzierung der gemeindlichen Investitionen hat deshalb eine 
erhebliche Bedeutung für die Gemeinde (vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW). 
 
Bei der gemeindlichen Bilanzierung nach dem NKF sind alle wirtschaftlichen Sachverhalte der Gemeinde und die 
gemeindlichen Geschäftsvorfälle danach zu untersuchen, ob sie in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen bzw. zu 
bilanzieren sind (Bilanzierung dem Grunde nach). Es ist dabei zu prüfen und zu entscheiden, mit welchem be-
tragsmäßigen Wertansatz ein Vermögensgegenstand oder eine Verpflichtung in der Bilanz der Gemeinde anzu-
setzen ist (Bilanzierung der Höhe nach). Die Gemeinde hat dazu auch festzulegen, an welcher Stelle der ge-
meindlichen Bilanz ein Wertansatz auszuweisen ist (Bilanzierung dem Ausweis nach). 
 
 Die Gemeinde hat daher ihre Bilanz nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung klar und übersichtlich 
aufzustellen und darin das gemeindliche Vermögen und die Schulden der Gemeinde gegenüberzustellen. Über 
die gemeindliche Bilanz werden somit die Veränderungen des Eigenkapitals der Gemeinde abgebildet. Dieses ist 
ein Ansatz, der sehr transparent die Gesamtwirkung des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde im Haushalts-
jahr aufzeigt. Es wird nicht nur Werteverzehr als gemeindliche Aufwendungen vollständig offen gelegt und be-
rücksichtigt, sondern auch die Ertragskraft der Gemeinde wird erfasst und nachgewiesen. In den Fällen jedoch, in 
denen die Aufwendungen die Erträge übersteigen, verringert sich das Eigenkapital der Gemeinde und es kann 
ggf. eine genehmigungspflichtige Verringerung der allgemeinen Rücklage erforderlich werden (vgl. § 75 Absatz 4 
GO NRW). Das gemeindliche Eigenkapital soll jedoch nicht aufgezehrt werden, d.h., die Gemeinde darf sich nicht 
überschulden (vgl. § 75 Absatz 7 GO NRW). 
 
 
2. Die Rahmenbegriffe „Haushaltswirtschaft“ und „Haushalt“  
 
2.1 Der Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft 
 
In den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung ist der Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft“ (der 
Gemeinde) nicht definiert worden. Er steht aber immer im Zusammenhang mit der Verwendung der Bezeichnung 
„Haushalt“, z.B. „Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein“ (vgl. § 75 Ab-
satz 2 Satz 1 GO NRW). Nach allgemeiner Auffassung fallen daher unter den Begriff „Haushaltswirtschaft“ alle 
Dinge und Tätigkeiten der Gemeinde, die zur Vorbereitung, Ausführung und Abrechnung ihrer jährlichen Haus-
haltswirtschaft gehören, z. B. die Aufstellung und Ausführung des Ergebnisplans, des Finanzplans und der Teil-
pläne im gemeindlichen Haushaltsplan (vgl. § 79 Absatz 2 GO NRW).  
 
Zur Haushaltswirtschaft der Gemeinde gehört aber auch die Verwaltung des gemeindlichen Vermögens und der 
Schulden (vgl. § 90 GO NRW). Ebenso gehört die Aufstellung und Feststellung des gemeindlichen Jahresab-
schlusses mit seinen Bestandteilen „Ergebnisrechnung“, „Finanzrechnung“, „Teilrechnungen“, „Bilanz“ und „An-
hang“ unverzichtbar dazu (vgl. §§ 95 und 96 GO NRW). Die Vorbereitung, Aufstellung und Bestätigung des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses ist aber auch dazu zu zählen (vgl. § 116 GO NRW).  
 
 
2.2 Der Rahmenbegriff „Haushalt“  
 
Der Rahmenbegriff „Haushalt“ kann im gemeindlichen Haushaltsrecht als ein Teilbereich des Rahmenbegriffs 
„Haushaltswirtschaft“ betrachtet werden. Der Begriff umfasst insbesondere die haushaltswirtschaftlichen Unterla-
gen der Gemeinde, aufgrund derer jährlich die gemeindliche Haushaltswirtschaft geplant, ausgeführt und abge-
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rechnet wird. Der Begriff „Haushalt“ umfasst daher die gemeindliche Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan, 
der einen Ergebnisplan, einen Finanzplan und Teilpläne enthält (vgl. § 79 Absatz 2 GO NRW). Er umfasst auch 
den gemeindlichen Jahresabschluss, der aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, 
der Bilanz und dem Anhang besteht (vgl. § 95 Absatz 1 GO NRW). Ebenso gehört der gemeindliche Gesamtab-
schluss dazu, der aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang besteht (vgl. § 
116 Absatz 1 GO NRW). Der Haushalt der Gemeinde ist und bleibt dabei das zentrale Steuerungs- und Rechen-
schaftsinstrument für den Rat und die Verwaltung in der Gemeinde. Nachfolgend wird der Begriff „Haushalt“ an-
hand der gemeindlichen Verwaltung dargestellt (vgl. Abbildung).  
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Abbildung 24 „Der Haushalt der Gemeinde“ 

 
Die Abwicklung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeinde vollzieht sich dabei regelmäßig in einem Zeitraum 
von drei Jahren. Sie beginnt mit dem Jahr vor dem eigentlichen Haushaltsjahr (Vorjahr), in dem die gemeindliche 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen aufzustellen und vom Rat der Gemeinde zu beschließen ist (vgl. §§ 78 bis 80 
GO NRW). Im Haushaltsjahr wird der gemeindliche Haushaltsplan ausgeführt und die daraus entstehenden ge-
meindlichen Geschäftsvorfälle buchungstechnisch erfasst, denn die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist jedes 
Haushaltsjahr „abzurechnen.“ Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist von der Gemeinde, bezogen auf den Ab-
schlussstichtag 31. Dezember des Haushaltsjahres, ein Jahresabschluss sowie ein Gesamtabschluss aufzustel-
len und bis zum Ende des Folgejahres festzustellen bzw. zu bestätigen (vgl. §§ 95, 96 GO und 116 GO NRW). 
 
 
2.3 Die Leitgedanken der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
 
In der Gemeindeordnung sind besondere Leitgedanken verankert worden, die für die gemeindliche Haushalts-
wirtschaft eine besondere Bedeutung haben. Aus den Regelungen über die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
lassen sich sachliche Ziele und Erfordernisse ableiten, soweit nicht haushaltsrechtliche Vorschriften die Leitge-
danken wörtlich beinhalten. Insbesondere im 8. Teil der Gemeindeordnung sind wichtige Leitgedanken enthalten, 
z.B. als Haushaltsgrundsätze zur gemeindlichen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung. Wichtige Leitge-
danken für die gemeindliche Haushaltswirtschaft werden nachfolgend aufgeführt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Leitgedanken der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 

 
 

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, 
dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. 
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Die Leitgedanken der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 

 
 

Die Organe der Gemeinde handeln zugleich in Verantwortung  
für die künftigen Generationen. 

  
 

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde 
ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. 

 
 

Der Haushaltausgleich muss jährlich 
 (i.V.m. mit dem Eigenkapital) erreicht werden. 

 
 

Die Gemeinden haben ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten,  
dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. 

 
 

Die Liquidität der Gemeinde  
einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist sicherzustellen. 

 
 

Eine Überschuldung der Gemeinde 
ist nicht zulässig. 

 
 

Die Aufsicht des Landes schützt die Gemeinden in ihren Rechten 
und sichert die Erfüllung ihrer Pflichten. 

 
Abbildung 25 „Die Leitgedanken der gemeindlichen Haushaltswirtschaft“ 

 
Bei diesen Leitgedanken sind auch die Rechte der Gemeindeorgane, z.B. des Rates der Gemeinde, zu beachten 
bzw. deren Entscheidungen müssen sich an den aufgeführten Leitgedanken ausrichten.  
 
 
3. Der Finanzausschuss des Rates  
 
3.1 Gesetzliche Aufgaben 
 
Der Rat der Gemeinde soll zur Entlastung und Erleichterung seiner Arbeit die notwendigen Ausschüsse bilden 
(vgl. § 57 GO NRW). Als einen von drei Pflichtausschüssen hat er den Finanzausschuss zu bilden (vgl. § 57 Ab-
satz 2 GO NRW). Dieser Ausschuss hat wie die anderen Ausschüsse des Rates die allgemeine Aufgabe, die 
Beschlüsse des Rates sachverständig vorzubereiten, Stellungnahmen und Empfehlungen abzugeben. Der Fi-
nanzausschuss soll insbesondere wichtige Fragen der gemeindlichen Verwaltung zur Haushaltswirtschaft vorbe-
raten, denn eine Ausschussarbeit ermöglicht, Einzelfragen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft intensiver zu 
beraten. Er hat aber auch die gesetzliche Aufgabe, die Haushaltssatzung der Gemeinde vorzubereiten und die für 
die Ausführung des Haushaltsplans erforderlichen Entscheidungen zu treffen, soweit nicht andere Ausschüsse 
zuständig sind (vgl. § 59 Absatz 2 GO NRW). Die Tätigkeit des Finanzausschusses kann sich z.B. auf folgenden 
Beratungsangelegenheiten erstrecken (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Tätigkeiten des Finanzausschusses  

 
 
Allgemeine Beratungsangelegenheiten: 
 
-  haushaltswirtschaftliche Entscheidungen, die dem Rat vorbehalten sind (vgl. § 41 GO NRW), 
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Die Tätigkeiten des Finanzausschusses  

 
 
Allgemeine Beratungsangelegenheiten: 
- Satzungen, in denen Steuern, Gebühren oder Beiträge festgesetzt werden, 
 
 
- Festsetzung von Entgelten für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen, 
 
 
- Abschluss von gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen, 
 
 
- Neubau, Ausbau, Umbau, Sanierung und Gestaltung von Hochbauten der Gemeinde, 
 
 
-  Vorlagen mit Auswirkungen auf die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der  
        Gemeinde in Form gemeindlicher Betriebe, 
 
 
- Vorberatung von Wirtschaftsplänen, Finanzplanungen und Jahresabschlüssen der Betriebe. 
 

Abbildung 26 „Die Tätigkeiten des Finanzausschusses“ 
  
Der Finanzausschuss kann die für seine Tätigkeit notwendige Aufklärung sowie eine Einsichtnahme in gemeindli-
che Unterlagen vom Bürgermeister verlangen, die für eine sorgfältige Vorbereitung der gemeindlichen Haushalts-
satzung und des Jahresabschlusses sowie des Gesamtabschlusses der Gemeinde, aber auch für Entscheidun-
gen über die Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans notwendig sind. Diese Rechte stehen dem Finanz-
ausschuss insgesamt als Gremium zu, jedoch und nicht dem einzelnen Ausschussmitglied. Dem Ausschuss 
kommt damit eine Tätigkeit zu, die zur Erhöhung der Effektivität und Effizienz der Arbeit des Rates der Gemeinde 
beiträgt. Der Rat der Gemeinde kann z.B. nicht über den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen einen 
Beschluss fassen, ohne zuvor seinen Finanzausschuss beteiligt zu haben. 
 
 
3.2 Weitere Beratungsaufgaben 
 
Nach den gesetzlichen Vorschriften ist dem Finanzausschuss bisher nur die Vorbereitung die Haushaltssatzung 
der Gemeinde ausdrücklich zugeordnet (vgl. § 59 Absatz 2 GO NRW). Jedoch ist es aufgrund des haushaltswirt-
schaftlichen Stellenwertes des Jahresabschlusses (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW) geboten, dass bei örtlichem 
Bedarf sich der Finanzausschuss auch über das geprüfte Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 
in Form der Abschlussprüfung des Jahresabschlusses informiert. Er kann damit einen Bezug zu seinen Beratun-
gen zur gemeindlichen Haushaltssatzung des gleichen oder künftiger Jahre herstellen.  
 
In diesem Zusammenhang bietet sich eine Vorberatung über den geprüften Jahresabschluss der Gemeinde vor 
dessen Feststellung durch den Rat der Gemeinde an. In welchem Umfang eine solche Beratung umsetzbar ist, 
muss örtlich von jeder Gemeinde eigenverantwortlich geklärt werden. Ein Beratungsbedarf kann ggf. auch beim 
gemeindlichen Gesamtabschluss bestehen, den der Rat der Gemeinde zu bestätigen hat (vgl. § 116 Absatz 1 GO 
NRW). Dem Finanzausschuss kommt insgesamt eine entscheidungsvorbereitende Tätigkeit für den Rat der Ge-
meinde in haushaltswirtschaftlichen Fragen und Sachverhalten zu. Seine Arbeit soll u.a. zur Erhöhung der Effek-
tivität und Effizienz der Arbeit des Rates beitragen. Sie steht nicht den Prüfungspflichten des Rechnungsprü-
fungsausschusses entgegen.  
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4. Der Verwaltungsvorstand  
 
In Gemeinden, in denen Beigeordnete bestellt sind, bilden diese zusammen mit dem Bürgermeister und dem 
Kämmerer einen Verwaltungsvorstand (vgl. § 70 GO NRW). Der Verwaltungsvorstand wirkt insbesondere bei den 
in der Vorschrift benannten Aufgabenfeldern mit, z.B. bei der Aufstellung des gemeindlichen Haushaltsplans, 
unbeschadet der Rechte des Kämmerers nach § 80 GO NRW. Diese Aufgabe hat eine wichtige Bedeutung, denn 
bei der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr muss eine grundsätzliche Einheit-
lichkeit der Verwaltungsführung bestehen.  
 
In der Vorschrift ist dem Verwaltungsvorstand bisher jedoch nur die Aufstellung des Haushaltsplans als Vorberei-
tung die Haushaltssatzung der Gemeinde ausdrücklich zugeordnet worden. Die haushaltswirtschaftlichen Stel-
lenwerte des gemeindlichen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Gemeinde erfordern eine der 
Haushaltsplanung gleichwertige Behandlung. Der Verwaltungsvorstand wäre daher auch an der Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses zu beteiligen, wie es gleichfalls für den Finanzausschuss sach-
lich sinnvoll ist. 
 
 
5. Aufgaben und Rechte des Kämmerers 
 
5.1 Die Stellung des Kämmerers 
 
In den Gemeinden ist muss regelmäßig ein Kämmerer tätig sein, damit die ihm gesetzlich zugewiesenen Aufga-
ben vor Ort ordnungsgemäß erfüllt werden (vgl. z. B. § 80 Absatz 1 GO NRW). In dessen Verantwortung liegt das 
gemeindliche Finanzwesen bzw. hat er die Finanzverantwortung in der Gemeinde inne. Dem Kämmerer sind 
dafür hinsichtlich seiner haushaltswirtschaftlichen Verantwortung gesetzlich besondere Pflichten auferlegt und 
besondere Rechte zugestanden worden. Ihm stehen dadurch auch eigene Entscheidungs- und Vertretungsrechte 
zu, z. B. eine abweichende Stellungnahme zum Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung abzugeben, wenn 
der Bürgermeister im Rahmen seiner Bestätigung des Entwurfs noch Änderungen daran vorgenommen hat (vgl. § 
80 GO Absatz 2 NRW). Der Kämmerer nimmt dabei hinsichtlich seiner Aufgaben und Funktion eine besondere 
Stellung in der gemeindlichen Verwaltung ein.  
 
Diese Besonderheiten wurden vom Gesetzgeber als so gewichtig angesehen, dass in kreisfreien Städten ein 
Beigeordneter als Stadtkämmerer zu bestellen ist (vgl. § 71 Absatz 4 GO NRW). Es ist deshalb auch gesetzlich 
bestimmt worden, dass der Kämmerer ein Mitglied des Verwaltungsvorstands der Gemeinde ist (vgl. § 70 Absatz 
1 GO NRW). Die Gemeinden, die nicht einen Beigeordneten als Stadtkämmerer bestellen müssen, können in 
eigener Abwägung und Verantwortung entscheiden, ob sie für die Erledigung der Aufgaben der gemeindlichen 
Finanzwirtschaft für den „Kämmerer“ eine Beigeordnetenstelle einrichten oder diese Aufgabe einem Lebenszeit-
beamten übertragen. In den Fällen, in denen auf die Einrichtung einer Beigeordnetenstelle verzichtet wird, ist es 
dann eine Aufgabe des Bürgermeisters im Rahmen seines Organisationsrechtes zu entscheiden, in welchem 
Umfang die örtliche Finanzverantwortung vom Kämmerer getragen werden soll (vgl. § 62 Absatz 1 GO NRW). 
 
Das Recht des Bürgermeisters, die Geschäfte zu verteilen, besteht auch hinsichtlich der Festlegung des Aufga-
benbereiches des Kämmerers, vergleichbar dem Recht des Rates der Gemeinde, den Geschäftskreis der Beige-
ordneten bzw. des Kämmerers bestimmen zu können (vgl. § 62 Absatz 1 Satz 3 und § 73 Absatz 1 GO NRW). 
Durch den Bürgermeister der Gemeinde ist daher eine Festlegung hinsichtlich der Finanzverantwortung der 
Kämmerer dahingehend zutreffen, ob diese auch Rechte umfassen soll, die das Budgetrecht des Rates berühren. 
Eine solche Festlegung setzt dabei voraus, dass eine haushaltsrechtliche Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Aufga-
benverteilung besteht (vgl. z. B. § 83 Absatz 1 Satz 3 GO NRW9.  
 
Aus diesem Grunde wird zwischen einem „bestellten“ und einem „beauftragten“ Kämmerer unterschieden. Bei 
einem „bestellten“ Kämmerer beinhaltet die örtliche Finanzverantwortung auch die Entscheidungsbefugnis über 
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außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, über außer- und überplanmäßige Verpflichtungs-
ermächtigungen und auch über den Erlass einer Haushaltssperre (vgl. §§ 83 und 85 GO NRW und § 24 GemH-
VO NRW). Außerdem obliegt einem bestellten Kämmerer die Aufsicht über die gemeindliche Finanzbuchhaltung 
(vgl. § 31 GemHVO NRW). Einem „beauftragten“ Kämmerer stehen dagegen diese Befugnisse sowie die benann-
te Aufsichtsfunktion nicht zu. Diese Aufgaben obliegen dann dem Bürgermeister.  
 
In diesem Zusammenhang ist es sachgerecht, auch eine örtliche Vertretungsregelung für den Fall der Verhinde-
rung des Kämmerers unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu erlassen. Dabei ist z. B. bei einem 
bestellten Kämmerer auch festzulegen, ob dem Vertreter ebenfalls der volle Umfang der Entscheidungsbefugnis-
se des Kämmerers zusteht. Bei einem bestellten Kämmerer kann sich der Bürgermeister nicht die zuvor benann-
ten Entscheidungsbefugnisse für Vertretungsfälle vorbehalten, denn diese Befugnis steht gesetzlich dem bestell-
ten Kämmerer bzw. dann seinem Vertreter zu. Die Entscheidungsbefugnisse stehen dem Bürgermeister nur bei 
einem beauftragten Kämmerer und dann aufgrund der haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu. Durch die Verhin-
derung eines beauftragten Kämmerers werden deshalb die genannten Entscheidungsbefugnisse des Bürgermeis-
ters nicht berührt.  
 
In kreisfreien Städten, wo ein vom Rat gewählter Beigeordneter als Stadtkämmerer zu bestellen ist (vgl. § 71 
Absatz 1 und 4 GO NRW), kann die Vertretungsregelung auf Beigeordnete beschränkt werden. Es sollte dabei 
klargestellt werden, ob die Vertretung auch die gesetzlich bestimmte Mitgliedschaft des Kämmerers im Verwal-
tungsvorstand der Gemeinde umfasst (vgl. § 70 Absatz 4 GO NRW). An der örtlichen Vertretungsregelung sollte 
wegen der Bestellung eines gewählten Beigeordneten zum Stadtkämmerer der Rat der Stadt beteiligt werden, 
auch wenn ein Lebenszeitbeamter als Vertreter in Betracht kommt. 
 
 
5.2 Die Aufgaben des Kämmerers 
 
Der Kämmerer der Gemeinde muss alle ihm durch Gesetz zugewiesenen Aufgaben wahrnehmen. Wegen seiner 
Finanzverantwortung für die Gemeinde umfasst sein Arbeitsgebiet die gesamte gemeindliche Verwaltung. Zur 
Durchführung seiner örtlichen Aufgaben kann er von den ihm zustehenden gesetzlichen Rechten nach Bedarf 
Gebrauch machen. Zu den Rechten und Pflichten bzw. Aufgaben des gemeindlichen Kämmerers ist grundsätzlich 
Folgendes zu zählen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Aufgaben des Kämmerers der Gemeinde 

 
 

AUFGABEN 
 

VORSCHRIFTEN 
 
Mitgliedschaft im Verwaltungsvorstand. 
 

§ 70 Absatz 1 Satz 1 GO NRW 

 
Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen.  
 

§ 80 Absatz 1 GO NRW 

 
Recht zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme, soweit der 
Bürgermeister von ihm vorgelegten Entwurf abweicht. 
 

§ 80 Absatz 2 GO NRW 

 
Recht, seine abweichende Meinung zur Haushaltssatzung in den 
Beratungen des Rates zu vertreten. 
 

§ 80 Absatz 4 GO NRW 

 
Aufstellung einer Nachtragssatzung. 
 

§ 81 GO NRW 

 
Entscheidung über die Leistung über- und außerplanmäßiger Auf-
wendungen und Auszahlungen, soweit der Rat keine andere Rege-
lung getroffen hat. 

§ 83 GO NRW 
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Die Aufgaben des Kämmerers der Gemeinde 

 
 

AUFGABEN 
 

VORSCHRIFTEN 
 
 
Entscheidung über außer- und überplanmäßige Verpflichtungser-
mächtigungen. 
 

§ 85 GO NRW 

 
Aufstellung des Jahresabschlusses. 
 

§ 95 Absatz 3 GO NRW 

 
Recht zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme, soweit der 
Bürgermeister von ihm vorgelegten Entwurf abweicht. 
  

§ 95 Absatz 3 GO NRW 

 
Recht, seine abweichende Meinung zum Jahresabschluss in den 
Beratungen des Rates zu vertreten. 
 

§ 96 Absatz 1 GO NRW 

 
Aufstellung des Gesamtabschlusses. 
 

§ 116 Absatz 5 i.V.m. § 95 Absatz 3 
GO NRW 

 
Recht zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme, soweit der 
Bürgermeister von ihm vorgelegten Entwurf abweicht. 
  

§ 116 Absatz 1 i.V.m. § 95 Absatz 3 
GO NRW 

 
Recht, seine abweichende Meinung zum Jahresabschluss in den 
Beratungen des Rates zu vertreten. 
 

§ 116 Absatz 1 i.V.m. § 96 Absatz 1 
GO NRW 

 
Aussprechen einer haushaltswirtschaftlichen Sperre. 
 

§ 24 GemHVO NRW 

 
Aufsicht über die Finanzbuchhaltung, sofern nicht als Verantwortli-
cher für die Finanzbuchhaltung nach § 93 Abs. 2 GO NRW bestellt.  
 

§ 31 Absatz 4 GemHVO NRW 

Abbildung 27 „Die Aufgaben des Kämmerers der Gemeinde“ 
 
Zu den örtlichen Aufgaben des Kämmerers gehört insbesondere im Falle einer vorläufigen Haushaltsführung der 
Gemeinde der Erlass der notwendigen haushaltswirtschaftlichen Regelungen als Ersatz für die fehlende bzw. 
noch nicht in Kraft getretene Haushaltssatzung (vgl. § 82 GO NRW). In dieser Zeit muss der Kämmerer die not-
wendigen Maßnahmen ergreifen, damit die Fortführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im neuen Haus-
haltsjahr gesichert ist.  
 
Bei solchen Sachverhalten ist eine Mitwirkung des Bürgermeisters unverzichtbar, zu der ggf. sogar ein Vorbehalt 
für den Bürgermeister oder den Rat der Gemeinde bestehen kann, auch wenn die Pflichten für die Zeit der vorläu-
figen Haushaltsführung nicht ausdrücklich geregelt worden sind. Die örtlichen Regelungen für die voraussichtliche 
Dauer der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung („haushaltslose Zeit“) müssen zudem so gefasst werden, dass 
damit den Zielen und Zwecken der vorläufigen Haushaltsführung unter Berücksichtigung der einschlägigen Vor-
schriften in ausreichendem Maße Genüge getan wird.  
 
 
5.3 Kämmerer und Bürgermeister 
 
Die gesetzlich bestimmten Aufgaben geben dem Kämmerer eine besondere Rechtsposition bzw. Stellung inner-
halb der gemeindlichen Verwaltung. Er verfügt über gesetzlich bestimmte Befugnisse, die ihm nicht entzogen 
werden können. Diese Festlegungen haben daher zur Folge, dass die Aufgabe und Funktion „Kämmerer“ nicht 
vom Bürgermeister übernommen bzw. durch ihn wahrgenommen werden kann. Die Unzulässigkeit der Aufga-
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benwahrnehmung besteht unabhängig davon, ob der Aufgabenbereich „Finanzwesen“ dem Dezernat oder Fach-
bereich des Bürgermeisters zugeordnet ist oder nicht. Auch entsteht dadurch eine Unzulässigkeit, dass dem 
Kämmerer gesetzliche Rechte gegenüber dem Bürgermeister und dem Rat eingeräumt worden sind (vgl. z.B. § 
80 GO NRW). Eine Personalunion zwischen den Ämtern des Bürgermeisters und dem Amt des Kämmerers 
schließt sich daher bereits gesetzlich aus.  
 
 
6. Die Adressaten der Haushaltswirtschaft 
 
6.1 Die Ausgangslage 
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft und die Aufgabenerfüllung der Gemeinde lassen sich nach den gemeindli-
chen Zielen und nach der Transparenz über die örtliche Umsetzung sowie nach den Adressaten beurteilen. Als 
Adressaten sind dabei Gruppen und/oder Personen anzusehen, die durch das haushaltswirtschaftliche Handeln 
der Gemeinde beeinflusst werden oder die ein besonderes Interesse an der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
haben. Die Adressaten können Ansprüche auf gemeindliche Leistungen haben, z.B. im Rahmen der sozialen 
Sicherung, in Geschäftsbeziehungen mit der Gemeinde stehen, z.B. Kreditgeber, oder in ihren ortsbezogenen 
Lebensverhältnissen den Finanzbedarf für die gemeindliche Aufgabenerfüllung unmittelbar erfahren, z.B. als 
Grundsteuerpflichtige.  
 
Der Adressatenkreis besteht dabei aus einer unbestimmten Zahl von Interessengruppen und Personen mit unter-
schiedlichen Informationsbedürfnissen und Transparenzansprüchen. Die Interessen der Adressaten sind aber für 
die Gemeinde so gewichtig, dass diese in die gemeindliche Haushaltswirtschaft einbezogen werden müssen. 
Außerdem ist eine leserfreundliche und nachvollziehbare Darstellung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bei 
deren Beteiligung oder auch wegen der Informationsrechte erforderlich. Die Bedeutung für die Gemeinde zeigt 
sich z.B. auch daran, dass die Adressaten an der Aufstellung der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen mitwirken können und die haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde ständig zur Einsichtnah-
me verfügbar sein müssen. Die Gemeinde hat dabei zu beachten, dass dafür besondere gesetzliche Vorgaben 
bestehen (vgl. §§ 80, 95 und 116 GO NRW). Wichtige Adressatengruppen werden nachfolgend näher vorgestellt. 
 
 
6.2 Der Rat der Gemeinde 
 
Die Informationen über die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind von der Haushaltsplanung bis zum gemeindli-
chen Jahresabschluss und dem Gesamtabschluss eine Grundlage für die Steuerung der Gemeinde durch den 
Rat als Träger der Gemeindeverwaltung (vgl. § 40 Absatz 2 Satz 1 GO NRW). Er ist als gemeindliches Vertre-
tungsorgan für alle Angelegenheiten der Gemeinde grundsätzlich zuständig (vgl. § 41 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). 
Dieses gemeindliche Organ nutzt dabei als Gremium auch die haushaltswirtschaftlichen Informationen gegenüber 
anderen Adressatengruppen, z. B. die Daten des gemeindlichen Jahresabschlusses. Bei Nachfragen der Bürge-
rinnen und Bürger sowie gegenüber anderen Dritten können dann im Sinne einer Rechenschaft sachgerechte 
Angaben gemacht werden. Das Informationsinteresse des Rates wird aber auch durch die Kontrollaufgabe über 
die gemeindliche Verwaltung begründet (vgl. § 55 GO NRW). Es ist i.d.R. auf die Einhaltung des gemeindlichen 
Haushaltsplans und auf das erzielbare Jahresergebnis ausgerichtet. Es dient aber auch dazu, eine Bilanzpolitik 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde umsetzen zu können.  
 
 
6.3 Der Bürgermeister der Gemeinde 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ist der Bürgermeister ein gewichtiger Adressat. Er ist verant-
wortlich für die Ausführung der Ratsbeschlüsse, für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der 
gesamten Verwaltung der Gemeinde und leitet und verteilt die Geschäfte (vgl. § 62 Absatz 1 GO NRW). Im Rah-
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men des jährlichen Jahresabschlusses entscheiden die Ratsmitglieder über seine Entlastung aufgrund der Aus-
führung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW). Für den Bürger-
meister besteht deshalb ein erhebliches Informationsbedürfnis, das sich zudem unmittelbar und mittelbar auf 
seine Managemententscheidungen auswirken dürfte. Sein Informationsinteresse richtet sich daher auch auf das 
erzielbare Jahresergebnis aus und dient aber auch dazu, eine eigenständige Bilanzpolitik unter Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen Lage umsetzen zu können. 
 
 
6.4 Die Beschäftigten der Gemeinde 
 
Die Beschäftigten der Gemeinde verfolgen ihre Interessen insbesondere über ihre gewählten Vertreter und sind 
gleichzeitig an die Vorgaben der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gebunden. Daher besteht vielfach ein Bedarf 
der Beschäftigten an Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde sowie deren Risiken und Chan-
cen, um persönliche Entscheidungen im Zusammenhang mit ihrem Arbeitsverhältnis treffen zu können. Insbe-
sondere bei einer defizitären Haushaltslage der Gemeinde dürfte sich das Informationsinteresse der Beschäftig-
ten ändern. Durch gesetzliche Vorgaben und örtliche Regelungen wird oftmals im Rahmen der Beschlüsse des 
Rates die eigenverantwortliche Bewirtschaftung des gemeindlichen Haushalts beschränkt. Manche Beschäftigten 
fühlen sich dadurch dann oftmals in ihrer persönlichen Entwicklung betroffen. 
 
 
6.5 Die Betriebe der Gemeinde 
 
Die gemeindlichen Betriebe stellen ebenfalls Adressaten für die gemeindliche Haushaltswirtschaft dar, denn viel-
fach bestehen umfangreiche Finanzbeziehungen zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben der 
Gemeinde. Ihre Tätigkeit im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung führt zudem dazu, die Betriebe als ein 
eigenständiger Adressatenkreis anzusehen und zu behandeln. Außerdem bilden die Betriebe bei besonderen 
haushaltswirtschaftlichen Gegebenheiten, z.B. im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlus-
ses nach § 116 GO NRW, noch gesonderte Interessengruppen gegenüber der gemeindlichen Verwaltung.  
 
 
6.6 Die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde  
 
Für die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind die Bürgerinnen und Bürger als ein Teil der Bevölkerung in der 
Gemeinde eine wichtige Adressatengruppe, denn diese sind zu den Gemeindewahlen wahlberechtigt (vgl. § 21 
Absatz 2 GO NRW). Gegenüber den Einwohnern und Abgabepflichtigen, die z. B. nach § 80 Absatz 3 GO NRW 
Einwendungen gegen die gemeindliche Haushaltssatzung erheben können, ist der Unterschied von nicht erhebli-
cher Bedeutung. Ein Einwohner ist die Person, die in der Gemeinde wohnt (vgl. § 21 Absatz 1 GO NRW). Die 
Abgabepflichtigen können dabei Grundbesitzer und Gewerbetreibende sein, die ihren Wohnsitz aber nicht in der 
Gemeinde haben müssen. Die Bürgerinnen und Bürger bestimmen dagegen über ihre Wahlberechtigung nach 
den §§ 7 und 8 KWahlG die Zusammensetzung des Rates der Gemeinde. Der Rat ist für alle Angelegenheiten 
der Gemeinde und damit auch für die gemeindliche Haushaltswirtschaft grundsätzlich zuständig (vgl. § 41 Absatz 
1 Satz 1 GO NRW). 
 
 
6.7 Die Aufsichtsbehörde der Gemeinde 
 
Nach der Gemeindeordnung soll die Aufsicht des Landes die Gemeinde in ihren Rechten schützen und die Erfül-
lung der Pflichten sichern (vgl. § 11 GO NRW). Die Aufsichtsbehörde hat daher die Aufgabe die Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung der Gemeinde zu überwachen. Die Einbeziehung der Aufsichtsbehörde in die gemeindliche 
Haushaltswirtschaft wird durch eine Vielzahl von Bestimmungen festgelegt, z.B. durch die Anzeige der gemeindli-
chen Haushaltssatzung nach § 80 Absatz 5 GO NRW oder des gemeindlichen Jahresabschlusses nach § 96 
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Absatz 2 GO NRW. Besonders aber in den Fällen einer defizitären Haushaltslage der Gemeinde, die ggf. zur 
Verringerung der allgemeinen Rücklage und damit ggf. zu einem Haushaltssicherungskonzept führt, ist die Tätig-
keit der Aufsichtsbehörde gefordert (vgl. § 76 Absatz 2 GO NRW). Die Aufsichtsbehörde der Gemeinde gehört 
daher zu den wichtigsten Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft.  
 
 
6.8 Die Kreditgeber der Gemeinde 
 
Die Gemeinde darf im Rahmen ihrer Investitionstätigkeit Kredite aufnehmen, wenn die daraus übernommenen 
Verpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen (vgl. § 86 Absatz 1 GO 
NRW). Sie kann auch zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssiche-
rung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen 
Mittel zur Verfügung stehen (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW). Die Banken und Sparkassen sowie die Kreditinstitute 
sind daher ein potentielles Interessente an Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde, über ihre 
Haushaltsplanung sowie über den gemeindlichen Jahresabschluss und die künftigen Risiken und Chancen. Die-
ses Interesse ist noch dadurch verstärkt worden, dass die Banken als Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
verpflichtet sind, ihre Kunden, also auch die Gemeinde, anhand der gesetzlich vorgegebenen Kriterien zu klassifi-
zieren und diese Einstufung Auswirkungen auf die Bankleistungen gegenüber der Gemeinde hat.  
 
 
6.9 Die Geschäftspartner der Gemeinde  
 
Die Geschäftspartner der Gemeinde, zu denen nicht nur die Lieferanten, sondern auch die Bürgerinnen und Bür-
ger als Kunden zu zählen sind, erbringen Leistungen für die Gemeinde oder nehmen gemeindliche Leistungen in 
Anspruch. Bereits der gemeindliche Haushaltsplan kann dabei unter Berücksichtigung seiner Produktorientierung 
einen Einblick in das Leistungsspektrum der Gemeinde bieten. Die Lieferanten als Geschäftspartner der Gemein-
de haben daher regelmäßiges Interesse an Informationen über die wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und den 
künftigen Risiken und Chancen. Sie richten dabei ihren Blick vielfach auch auf den Zahlungsverkehr der Gemein-
de, um feststellen zu können, ob und in welchen Umfang sie ggf. statusmäßig wie kurzfristige Kapitalgeber fun-
gieren müssen.  
 
 
6.10 Die sonstige Öffentlichkeit 
 
Die Öffentlichkeit als Adressat der gemeindlichen Haushaltswirtschaft beinhaltet in dieser Form auch einige der 
bereits zuvor benannten Interessengruppen, z.B. die Bürgerinnen und Bürger. Sie umfasst insgesamt jedoch eine 
unbestimmbare Zahl von Interessengruppen und Personen, die sich jeweils auch aus spezifischen Interessen 
heraus sich über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde und die sich daraus ergebenden finanziel-
len Wirkungen informieren wollen.  
 
 
7. Die Vorschriften für die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
 
7.1 Die Gesamtübersicht über die Vorschriften 
 
Die haushaltsrechtlichen Bestimmungen für die Gemeinde sind in mehreren besonderen Teilen der Gemeinde-
ordnung zusammengefasst worden. Diese Bestimmungen sind auch darauf ausgerichtet, dass die Verwaltung der 
Gemeinde dem Rat sowie den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber dafür verantwortlich ist, wie die zur Verfü-
gung stehenden Finanzmittel eingesetzt werden. Im 8. Teil der Gemeindeordnung werden wichtige Rahmenrege-
lungen getroffen, aber auch besondere Verantwortlichkeiten des Rates für die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
aufgezeigt sowie die Aufgaben und Verantwortlichkeiten (Zuständigkeiten) des Bürgermeisters und Kämmerers 
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bestimmt. Über die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind in diesem Teil der Gemeindeordnung folgende Vor-
schriften enthalten (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Vorschriften im 8. Teil der Gemeindeordnung  

 

8. Teil 
Haushaltswirtschaft 

 

 
§ 75 Allgemeine Haushaltsgrundsätze 
§ 76 Haushaltssicherungskonzept 
§ 77 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 
§ 78 Haushaltssatzung 
§ 79 Haushaltsplan 
§ 80 Erlass der Haushaltssatzung 
§ 81 Nachtragssatzung 
§ 82 Vorläufige Haushaltsführung 
§ 83 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwen-

dungen und Auszahlungen 
§ 84 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
§ 85 Verpflichtungsermächtigungen 
§ 86 Kredite 
§ 87 Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte 
§ 88 Rückstellungen 
§ 89 Liquidität 
§ 90 Vermögensgegenstände 
§ 91 Inventur, Inventar und Vermögensbewertung 
§ 92 Eröffnungsbilanz 
§ 93 Finanzbuchhaltung 
§ 94 Übertragung der Finanzbuchhaltung 
§ 95 Jahresabschluss 
§ 96 Feststellung des Jahresabschlusses und Entlas-

tung 
 

Abbildung 19 „Die Vorschriften im 8. Teil der Gemeindeordnung“ 
 
 
7.2 Die Vorschriften im Einzelnen 
 
- § 75 Allgemeine Haushaltsgrundsätze 

Die allgemeinen Grundsätze dieser Vorschrift gelten für die gesamte Haushaltswirtschaft der Gemeinde. An 
erster Stelle steht die Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung. An diesem Ziel hat die Gemeinde 
ihre gesamte Haushaltswirtschaft zukunftsbezogen auszurichten. Die Gemeinde muss daher ihre Haushalts-
wirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam führen. Der Haushalt stellt dabei für die Gemeinde das zentra-
le Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft dar. Der gesetzliche 
Haushaltsausgleich bezieht sich auf den Erhalt des gemeindlichen Vermögens zur Sicherung der stetigen Er-
füllung der Aufgaben der Gemeinde. Die Vorschrift verpflichtet deshalb die Gemeinde, ihren Haushalt in je-
dem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Diese Vorgabe wird dadurch umgesetzt, dass der jährli-
che Haushaltsausgleich im Rahmen des gemeindlichen Ergebnisplans und der Ergebnisrechnung der Ge-
meinde nachzuweisen ist.  
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Die Vorschrift enthält auch Regelungen über die Ausgleichsrücklage und deren Bemessung auf der Passiv-
seite der gemeindlichen Bilanz. Die Ausgleichsrücklage ist ein Teil des Eigenkapitals der Gemeinde, jedoch 
eine Rücklage eigener Art und nicht ein Teil der allgemeinen Rücklage. Sie ist gesondert im Bilanzbereich 
„Eigenkapital“ anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnis-
plan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushalt-
sausgleich zu erreichen (fiktiver Haushaltsausgleich). Dieser Sachverhalt bedarf einer entsprechenden Fest-
setzung in der gemeindlichen Haushaltssatzung (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW). Die Ausgleichs-
rücklage soll den Gemeinden den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den gesetzlich 
bestimmten Haushaltsausgleich zu erreichen, auch wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen 
nicht decken.  
 
Im NKF bezieht sich die Steuerung der Gemeinde auf die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan. 
Gleichwohl sind gleichzeitig auch die Liquidität und die Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Die 
Finanzmittel haben für die Gemeinde eine so große allgemeine Bedeutung, dass deshalb der Haushalts-
grundsatz „Sicherung der Liquidität“ entstanden ist. Außerdem kann das Eigenkapital einer Gemeinde seine 
Funktion nur erfüllen, solange es nicht durch Verluste vollständig aufgezehrt worden ist. Aus diesem Grunde 
bedarf bei Gemeinden, deren weitere Entwicklung mit erheblichen Risiken behaftet ist, der Bestand an Ei-
genkapital einer besonderen Betrachtung. In Fortführung der Genehmigungspflicht der Verringerung der all-
gemeinen Rücklage nach Absatz 4 der Vorschrift (Inanspruchnahme von Eigenkapital) verbietet diese Vor-
schrift den Gemeinden sich zu überschulden. nicht mehr gewährleistet ist, führte zu dieser gesetzlichen Auf-
fangregelung. 

 
- § 76 Haushaltssicherungskonzept 

Die Vorschrift bestimmt näher, unter welchen Voraussetzungen die Gemeinde ein Haushaltssicherungskon-
zept aufzustellen hat. Sie knüpft einerseits an die Bestimmungen zum Haushaltsausgleich in § 75 GO NRW 
an, nach denen die Verringerung des Eigenkapitals durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage der 
aufsichtsbehördlichen Genehmigung bedarf. Andererseits ist die Vorschrift an die im gemeindlichen Haus-
haltsplan enthaltene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gebunden. Mit der zusammenfassenden 
Darstellung der mehrjährigen Haushaltsplanung der Gemeinde im gemeindlichen Haushaltsplan soll erreicht 
werden, dass Gefährdungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft früher als bisher erkannt und Maßnah-
men zu deren Beseitigung ergriffen werden.  

 
Das haushaltsrechtliche Instrument „Haushaltssicherungskonzept“ (vgl. auch § 5 GemHVO NRW) dient da-
bei dazu, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern bzw. wieder herzustellen. Die dazu ört-
lich notwendige Konsolidierung soll damit eine konzeptionelle Grundlage erhalten und die vorgesehenen 
Maßnahmen zur gesetzlichen Zielsetzung aufzeigen. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 
hat die Gemeinde unter Beachtung der gesetzlich bestimmten Sachverhalte vorzunehmen. Sie darf dieses 
nicht davon abhängig machen, ob ihr der Aufsichtsbehörde vorgelegtes Konzept nach dieser Vorschrift ge-
nehmigungsfähig ist.  

 
- § 77 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 

Die Gemeinde ist gefordert, sich geeignete Quellen der Finanzmittel zu erschließen, denn diese sind sehr 
vielfältig und ergeben sich aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Vorgängen bzw. Geschäftsvorfäl-
len. Dabei wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass diejenigen, die eine Leistung der Gemeinde in An-
spruch nehmen oder eine gemeindliche Einrichtung nutzen, die entstehenden Kosten in vertretbaren und ge-
botenen Umfang tragen sollen. Zudem sind die Einwohner der Gemeinde verpflichtet, die Lasten zu tragen, 
die sich aus ihrer Zugehörigkeit zur Gemeinde ergeben (vgl. § 8 Absatz 2 GO NRW).  
 
Die Vorschrift enthält daher für die Gemeinden die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung und legt eine 
bestimmte Rangfolge für die gemeindlichen Finanzmittelarten fest. Damit findet unter Berücksichtigung der 
Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde das Bedarfsdeckungsprinzip i.V.m. dem Nachhal-
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tigkeitsprinzip Anwendung. Die haushaltsmäßige Produktorientierung bringt dabei eine neue Sichtweise in 
das Verwaltungshandeln der Gemeinde, denn mithilfe der gemeindlichen Produkte kann die Finanzmittelbe-
schaffung näher betrachtet und beurteilt werden. 

 
- § 78 Haushaltssatzung 

Die jährliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde erfordert eine bindende Grundlage für ihre Ausführung durch 
die gemeindliche Verwaltung. Diese Grundlage schafft der Rat der Gemeinde im Rahmen seiner Zuständig-
keit und seines Budgetrechtes (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW) durch den jährlichen Erlass einer 
Haushaltssatzung. Diese Satzung ist dabei eine Ausprägung des Selbstverwaltungsrechts der Gemeinde. Es 
muss dabei von der Gemeinde gewährleistet werden, dass durch die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
mindestens alle gesetzlich bestimmten Festsetzungen für das Haushaltsjahr getroffen werden. Die Haus-
haltssatzung muss alle Ermächtigungen für die gemeindliche Verwaltung enthalten, die diese zur Ausführung 
und Einhaltung des Haushaltsplans im betreffenden Haushaltsjahr sowie zur Nachweisführung im Jahresab-
schluss benötigt. 

 
In diesem Zusammenhang bilden die Inhalte der gemeindlichen Haushaltssatzung den Rahmen für die ge-
meindliche Haushaltsführung, denn die Haushaltssatzung der Gemeinde hat bestimmte Festsetzungen für 
das Haushaltsjahr zu enthalten. Bei einem Verzicht auf konkrete betragsmäßige Festsetzungen muss die 
gemeindliche Haushaltssatzung ausdrücklich eine entsprechende alternative Festlegung enthalten, z. B. über 
den Gesamtbetrag der Kredite (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c GO NRW). Dadurch wird der für 
das Haushaltsjahr entstehende gemeindliche Sachverhalt unmittelbar erkennbar. 
 

- § 79 Haushaltsplan 
Der gemeindliche Haushaltsplan als Bestandteil der jährlichen Haushaltssatzung der Gemeinde stellt im NKF 
die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der örtlichen politischen Planungen, Ent-
scheidungen und Kontrollen dar. Er steht im Zusammenhang mit der Pflicht der Gemeinde, ihre Haushalts-
wirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen sowie so zu planen und zu führen, dass die stetige 
Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der gemeindliche Haushaltsplan steht dadurch im Zentrum der haus-
haltswirtschaftlichen Planung und Rechenschaft der Gemeinde (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW).  

 
Durch die Integration der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den gemeindlichen Haushaltsplan 
stellt der Haushaltsplan nicht nur Informationen für das Haushaltsjahr bereit, sondern auch Informationen zu 
den sich an das Haushaltsjahr anschließenden drei Planungsjahre. Er stellt damit ein örtliches Programm für 
die Erledigung der gemeindlichen Aufgaben im Haushaltsjahr mit Ausblick auf die nächsten drei Jahre dar. 
Durch die Festlegungen für den mehrjährigen Zeitraum ergeben sich auch rechtliche Konsequenzen für das 
Handeln der Gemeinde und ihrer Aufsichtsbehörde, z. B. im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes 
nach § 76 GO NRW. 

 
- § 80 Erlass der Haushaltssatzung 

Die Vorschriften über das Aufstellungsverfahren der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
durch den Kämmerer und den Bürgermeister berücksichtigen eine möglichst weitgehende bürgerschaftliche 
Mitwirkung beim Zustandekommen und der Beschlussfassung des Rates der Gemeinde über die gemeindli-
che Haushaltssatzung. Diese Beteilung ist entsprechend der besonderen Bedeutung der Haushaltswirtschaft 
für die gemeindliche Aufgabenerfüllung und wegen ihrer Wirkungen auf die Einwohner und Abgabepflichtigen 
auch geboten. 
 
Die Zielsetzung wird einerseits dadurch umgesetzt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anla-
gen den Einwohnern und Abgabepflichtigen zur Kenntnis zu bringen ist. Ihnen wird dadurch die Erhebung 
von Einwendungen gegen den Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung ermöglicht. Andererseits ist die 
gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung bis zum 
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Ende der Auslegung des Jahresabschlusses des gleichen Haushaltsjahres zur Einsichtnahme verfügbar zu 
halten (vgl. § 96 Absatz 2 GO NRW).  
 
Durch diese zeitlich weitgehenden Zugangs- bzw. Informationsmöglichkeiten über die gemeindliche Haus-
haltswirtschaft wird der jahresbezogene und jährlich wiederkehrende Ablauf der gemeindlichen Haushalts-
wirtschaft für die Öffentlichkeit als Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nachvollziehbar ge-
macht. Er beginnt bei der allgemeinen Haushaltsplanung und wird über den Beschluss über die gemeindliche 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bis zur Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den 
Rat der Gemeinde fortgesetzt.  

 
- § 81 Nachtragssatzung 

Im Rahmen der Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans kann sich aufgrund der wirtschaftlichen Ent-
wicklung der Gemeinde ein Anpassungsbedarf bei den haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen im ge-
meindlichen Haushaltsplan ergeben. Die Veränderung in der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde 
kann dabei so wesentlich oder erheblich sein, dass die gemeindliche Haushaltssatzung anzupassen ist, z. B. 
die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen. Bei einer solchen Anpassung ist auch 
das Gebot der Einhaltung des Haushaltsausgleichs zu beachten (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW).  
 
Bei solchen Tatbeständen lassen sich die haushaltsmäßigen Ermächtigungen i.d.R. nur durch eine Änderung 
der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung und im Rahmen des dafür gesetzlich vorgesehenen Verfah-
rens neu festlegen oder ergänzen (vgl. §§ 78 und 80 GO NRW). Eine erforderlich gewordene Nachtragssat-
zung kann aber nur erlassen werden, wenn der Rat der Gemeinde zuvor eine Haushaltssatzung für das be-
treffende Haushaltsjahr beschlossen hat und diese auch in Kraft getreten ist (vgl. § 80 GO NRW). 

 
- § 82 Vorläufige Haushaltsführung 

Das gemeindliche Haushaltsrecht ist darauf ausgerichtet, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 
der Gemeinde nur für ein Haushaltsjahr gelten, auch wenn die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in 
den Haushaltsplan integriert und abgebildet ist. Deshalb muss die Gemeinde dafür Sorge tragen, dass die 
Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr so rechtzeitig vorbereitet wird, damit sie mit Beginn des Haus-
haltsjahres in Kraft treten kann. Dennoch lässt sich in der gemeindlichen Praxis aus unterschiedlichen Grün-
den nicht immer vermeiden, dass die Haushaltssatzung erst nach Beginn des Haushaltsjahres erlassen wird. 
Gleichwohl muss in der Zeit vom Beginn des neuen Haushaltsjahres bis zum Erlass bzw. dem In-Kraft-
Treten der Haushaltssatzung die Gemeinde ihre rechtlichen Verpflichtungen erfüllen und ihre Aufgabenerfül-
lung fortsetzen.  
 
Der Anwendungsbereich dieser Vorschrift ist daher auf diese Zeit der vorläufigen Haushaltsführung bei der 
Gemeinde beschränkt. Der im Entwurf aufgestellte Haushaltsplan der Gemeinde bleibt zwar in der Zeit der 
vorläufigen Haushaltsführung die haushaltswirtschaftliche Leitlinie für Rat und Verwaltung und hat auch wei-
terhin eine unverzichtbare Funktion als buchungstechnische Grundlage. 

 
- § 83 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde durch die gemeindliche Verwaltung kann sich 
ein Mehrbedarf bei den im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen ergeben. Die Entwicklung der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft ist anders verlaufen als ursprünglich geplant, sodass die Ermächtigungen im 
Haushaltsplan verändert werden müssen.  
 
Der Mehrbedarf bei den im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen besteht oftmals in unterschiedlichem 
Umfang. Bei einem geringeren Mehrbedarf ist ein vereinfachtes Verfahren durchzuführen. Mit Zustimmung 
des Kämmerers oder des Bürgermeisters werden zusätzliche haushaltsmäßige Ermächtigungen möglich, um 
höhere Aufwendungen entstehen zu lassen und/oder Auszahlungen leisten zu können, ohne dass es der 
Aufstellung einer gemeindlichen Nachtragssatzung bedarf. Unter die Vorschrift des § 83 GO NRW dabei fal-
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len jedoch nicht gemeindliche Aufwendungen und Auszahlungen, die im Rahmen der vorläufigen Haushalts-
führung der Gemeinde nach der Vorschrift des § 82 GO NRW entstehen. 

 
- § 84 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 

Die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist als prozessorientiert zu betrachten, die ergebnis- und zukunftsorien-
tiert gesteuert wird. Deshalb steht am Beginn des Haushaltskreislaufs die jährliche Haushaltsplanung der 
Gemeinde, die vor dem Haushaltsjahr abgeschlossen sein soll (vgl. § 80 GO NRW). Die Gemeinde muss für 
diesen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum offen legen, wie sie ihre Haushaltswirtschaft 
ausgestaltet und ausführen will und wie sie dabei die stetige Aufgabenerfüllung sichert. Unter den Rahmen-
begriff „Haushaltswirtschaft“ fallen dabei alle Dinge und Tätigkeiten der Gemeinde, die zur Planung der jährli-
chen Haushaltswirtschaft der Gemeinde gehören, z. B. die Ausstellung des gemeindlichen Haushaltsplans 
für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. 

 
- § 85 Verpflichtungsermächtigungen 

Der gemeindliche Haushaltsplan enthält im Rahmen der Haushaltssatzung der Gemeinde die notwendigen 
Ermächtigungen für die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr. Er weist für die 
an das Haushaltsjahr anschließenden drei Planungsjahre die voraussichtlichen Haushaltspositionen im Er-
gebnisplan, im Finanzplan sowie in den produktorientierten Teilplänen aus (vgl. § 79 GO NRW). Der Haus-
haltsplan stellt damit ein örtliches Programm für die Erledigung der gemeindlichen Aufgaben im Haushalts-
jahr mit Ausblick und Auswirkungen auf die künftigen Haushaltsjahre der Gemeinde dar.  
 
Für die gemeindliche Investitionstätigkeit ist es dabei nicht ausreichend, im Haushaltsplan nur die voraus-
sichtlichen Ein- und Auszahlungsermächtigungen für das Haushaltsjahr zu veranschlagen. Es bedarf viel-
mehr weiterer Ermächtigungen, um die investiven Zielsetzungen des Rates der Gemeinde, die haushaltsmä-
ßig vielfach nur mehrjährig umsetzbar sind, in Einklang mit den verfügbaren Ressourcen der Gemeinde, 
auch über das Haushaltsjahr hinaus, zu bringen. Diesem Zweck dienen die zu veranschlagenden Verpflich-
tungsermächtigungen. 

 
- § 86 Kredite 

Für die Aufnahme von Krediten für gemeindliche Investitionen enthält die Vorschrift wegen der besonderen 
haushaltsrechtlichen und haushaltswirtschaftlichen Bedeutung bestimmte materielle und formelle Vorausset-
zungen. Diese Vorgaben führen zu einem Verbot der Finanzierung von aufwandswirksamen Auszahlungen 
der Gemeinde und der ordentlichen Tilgung durch Kredite. Eine Ausnahme besteht lediglich für eine Kredit-
aufnahme zur Umschuldung, weil bei einem solchen Vorgang die Tilgung der ursprünglichen finanziellen 
Verbindlichkeit und ein Zugang einer neuen finanziellen Verbindlichkeit in gleicher Höhe erfolgen. Dabei 
kommt es nicht darauf an, ob sich auch gleichzeitig die Vertragsbedingungen zwischen Kreditgeber und Ge-
meinde substanziell verändern.  
 
Die Gemeinde kann daher Kredite aufnehmen, wenn diese der Bedarfsdeckung bei investiven Maßnahmen 
im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung dienen und jeder gemeindlichen Kreditaufnahme die 
Schaffung von Vermögenswerten gegenübersteht. Daher besteht - wie in den anderen Ländern - eine Be-
grenzung der Kreditaufnahme auf die gemeindliche Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr.  

 
- § 87 Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte 

Mit der Bestellung von Sicherheiten zugunsten Dritter übernimmt die Gemeinde ein wirtschaftliches Risiko für 
fremde Interessen, ohne dass der Bestellung i.d.R. eine entsprechende Gegenleistung gegenübersteht. 
Durch solche Rechtsgeschäfte tritt die Gemeinde in Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten ein, insbesonde-
re durch die Übernahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, aber auch durch die Bestellung sonstiger 
Sicherheiten zugunsten Dritter. Das generelle Verbot einer Bestellung von Sicherheiten soll daher verhin-
dern, dass die Gemeinde die Stellung eines Garanten für fremde Interessen erhält. In der Vorschrift wird das 
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generelle Verbot in Absatz 1 jedoch durch die Regelungen in den Absätzen 2 und 3 modifiziert. Außerdem ist 
zugelassen worden, dass die Aufsichtsbehörde Ausnahmen von diesem Verbot zulassen kann.  

 
- § 88 Rückstellungen 

Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft mit einer Erfassung und dem Nachweis der auf das 
Haushaltsjahr bezogenen Ressourcen bedarf es auch der periodengerechten Erfassung aller gemeindlichen 
Verpflichtungen, auch wenn diese z.B. dem Grunde oder der Höhe nach noch ungewiss sind. Durch die Bi-
lanzierung der gemeindlichen Rückstellungen wird daher eine Vorsorge der Gemeinde für ihre Verpflichtun-
gen, die künftig zu gemeindlichen Zahlungen führen können, transparent und nachvollziehbar gemacht.  
 
Zur Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs der Gemeinde gehört daher auch die Bildung von 
Rückstellungen für gemeindliche Verpflichtungen, deren Eintritt dem Grunde nach zu erwarten ist, deren Hö-
he und Fälligkeitstermin jedoch noch ungewiss ist. Die Verpflichtung der Gemeinde muss ausreichend sicher 
und die wirtschaftliche Ursache bereits vor dem Abschlussstichtag eingetreten sein. Durch die Bildung von 
Rückstellungen durch die Gemeinde werden die gemeindlichen Aufwendungen dem Haushaltsjahr als Verur-
sachungsperiode zugerechnet.  

 
- § 89 Liquidität 

Die Gemeinde hat unter Beachtung des Grundsatzes der Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfül-
lung ihre gesamte Haushaltswirtschaft zukunftsbezogen auszurichten. Sie hat dabei den Haushaltsgrundsatz 
„Sicherstellung der Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen“ zu beachten (vgl. § 75 Absatz 
1 und 6 GO NRW). Das Gebot für die Gemeinde, ihre künftige Liquidität sicherstellen, beinhaltet deshalb die 
Aufgabe für die Gemeinde, sich ihre finanziellen Handlungsmöglichkeiten zu erhalten. Der Begriff „Liquidität“ 
umfasst dabei die Fähigkeit der Gemeinde, ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau 
nachzukommen. In diesem Sinne ist eine gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde sachgerecht.  

 
- § 90 Vermögensgegenstände 

Zum Vermögen der Gemeinde im haushaltsrechtlichen Sinn ist die Gesamtheit aller Sachen und Rechte zu 
zählen, die der Gemeinde gehören oder zustehen oder bei denen sie wirtschaftlicher Eigentümer ist. Dabei 
ist zu prüfen, ob diese Güter aufgrund ausdrücklicher Vorschriften von der Gemeinde gesondert zu behan-
deln sind (vgl. §§ 97 ff. GO NRW).  
 
Im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses muss die Gemeinde außerdem den Nachweis über eine 
ordnungsgemäße Verwaltung ihres Vermögens, über dessen Werterhaltung und über den Substanzverzehr 
erbringen. Das gemeindliche Vermögen dient dabei der Erfüllung aller öffentlichen Aufgaben der Gemeinde. 
Es hat den Zweck, Leistungen und Nutzen für den Bürger zu erbringen und dient der stetigen Aufgabenerfül-
lung der Gemeinde im Sinne der Vorschrift des § 75 Absatz 1 GO NRW.  
 

- § 91 Inventur, Inventar und Vermögensbewertung 
In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft kommt der Inventur eine große Bedeutung zu, denn das gemeindli-
che Inventar, das auf der Inventur aufbaut, stellt eine Grundlage für die Bilanz im jährlich aufzustellenden 
Jahresabschluss dar. Es handelt sich bei der Inventur um ein unabhängig von der Buchführung zu erstellen-
des vollständiges, detailliertes Erfassen aller Vermögensgegenstände und Schulden zu einem Stichtag, bei 
dem die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI) zu beachten sind. Die Inventur hat den Zweck der Si-
cherung und Überwachung des gemeindlichen Vermögens und führt zum Inventar.  
 
Für die Durchführung der Inventur werden zudem Inventurvereinfachungsverfahren zugelassen (vgl. § 29 
GemHVO NRW). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bilanz im gemeindlichen Jahresabschluss auf dem 
festgestellten Inventar aufbaut und umfassend Auskunft über das bewertete Vermögen und die Schulden der 
Gemeinde gibt. Die in der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung enthaltenen Vermö-
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gensvorschriften über den Erwerb, die Veräußerung, den Nachweis und die bilanzielle Behandlung des Ver-
mögens ergänzen sich in diesem Sinne gegenseitig. 

 
- § 92 Eröffnungsbilanz 

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde bildet einen wesentlichen Bestandteil des NKF als neues Rechnungswe-
sen. Erstmalig wurde im gemeindlichen Bereich eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und 
Schulden vorgenommen, aus der die wirtschaftliche Lage der Gemeinde erkennbar ist. Hierbei werden die 
(kaufmännischen) Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zugrunde gelegt, soweit nicht die Besonder-
heiten des gemeindlichen Haushaltswesens davon Abweichungen erforderlich machen. Der Eröffnungsbilanz 
als erste Bilanz der Gemeinde kommt daher eine Sonderstellung zu, weil in kurzer Zeit sämtliche Vermö-
gensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten sind. Diese 
Wertermittlung für die Eröffnungsbilanz ist auf der Basis von vorsichtig geschätzten Zeitwerten erfolgt. 
 

- § 93 Finanzbuchhaltung 
Die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts im gemeindlichen Haushaltsrecht und des kaufmänni-
schen Rechnungsstils der doppelten Buchführung für Gemeinden hat in Anlehnung an das kaufmännische 
Rechnungswesen dazu geführt, im gemeindlichen Haushaltsrecht besondere Regelungen über eine Finanz-
buchhaltung zu erlassen. In der gemeindlichen Finanzbuchhaltung sollen alle gemeindlichen Geschäftsvor-
fälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde erfasst werden. Sie hat die Angaben zu machen und die Daten zu liefern, die eine Grundlage für 
den gemeindlichen Haushaltsplan mit Ergebnisplan und den Finanzplan sowie für den Jahresabschluss der 
Gemeinde mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz bilden sollen.  
 
Zur gemeindlichen Finanzbuchhaltung sind daher Umfang, Form und Inhalt in Grundsätzen und unter Si-
cherheitsaspekten auch besondere Vorgaben für die Zahlungsabwicklung bestimmt worden. Die Regelungen 
zur gemeindlichen Finanzbuchhaltung sind unter Einbeziehung der örtlichen Gegebenheiten von der Ge-
meinde eigenverantwortlich weiter auszugestalten. Sie enthalten deshalb keine Festlegungen über die orga-
nisatorische Ausgestaltung der Finanzbuchhaltung vor Ort, sondern eröffnen Gestaltungsspielräume für die 
Gemeinde.  
 

- § 94 Übertragung der Finanzbuchhaltung 
Die Vorschrift ermöglicht es der Gemeinde, ihre Finanzbuchhaltung durch Stellen außerhalb der Gemeinde-
verwaltung erledigen zu lassen. Die Möglichkeit umfasst dabei nicht die Übertragung der Befugnis zur Be-
wirtschaftung von gemeindlichen Haushaltsmitteln, denn die beauftragte Stelle außerhalb der Gemeindever-
waltung soll lediglich die Aufgaben einer gemeindlichen Finanzbuchhaltung erfüllen. Der Dritte, der diese 
Aufgabe übernimmt, trägt die Verantwortung für die Durchführung bzw. die ordnungsgemäße Erledigung der 
übernommenen Aufgabe regelmäßig im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages.  
 
Der Dritte wird in diesem Zusammenhang, abhängig von der örtlichen Gestaltung der vertraglichen Übertra-
gung, mit der Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe betraut und oftmals nicht als Erfüllungsgehilfe der 
Gemeinde tätig. Die Gemeinde kann sich gleichwohl durch die Übertragung der Finanzbuchhaltung auf einen 
Dritten nicht aus ihrer Verantwortung für die Aufgabenerledigung der Finanzbuchhaltung selbst entlassen. 
Sie trägt weiterhin die Gesamtverantwortung für ihre Finanzbuchhaltung und muss sicherstellen, dass ihr alle 
notwendigen Daten rechtzeitig zur Verfügung stehen, um ihre Pflicht zur Aufstellung eines gemeindlichen 
Jahresabschlusses nach Ablauf des Haushaltsjahres rechtzeitig nachkommen zu können.  
 

- § 95 Jahresabschluss 
Der gemeindliche Jahresabschluss lehnt sich hinsichtlich seiner Funktion an den handelsrechtlichen Jahres-
abschluss für große Kapitalgesellschaften an. Er geht aber in seiner Aufgabe noch weiter, denn er hat nicht 
nur eine Rechnungslegungsfunktion. Durch seine Belegfunktion soll aufgezeigt werden, dass im Haushalts-
jahr die gemeindliche Haushaltswirtschaft nach den Vorgaben des Rates der Gemeinde in der Haushaltssat-
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zung unter Einhaltung der im gemeindlichen Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen ausgeführt worden 
ist. Mit seinen Bestandteilen und Anlagen soll der gemeindliche Jahresabschluss daher ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu 
vermitteln.  
 
Den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft wird mit dem gemeindlichen Jahresabschluss er-
möglicht, sich ein Bild über die Ergebnisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haus-
haltsjahres sowie über den Stand der wirtschaftlichen Lage und die weitere Entwicklung der Gemeinde zu 
machen. Die Gemeinde hat daher unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften und des Maßgeblichkeits-
prinzips sowie des Vollständigkeitsgebots ihren Jahresabschluss so aufzubauen und auszugestalten, dass er 
die Beurteilung der Ergebnisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der 
Gemeinde ermöglicht. Daher stehen beim gemeindlichen Jahresabschluss die Aufgabe der jahresbezogenen 
Ergebnisermittlung und die Informationsfunktion gleichrangig nebeneinander.  
 
Die Aufgaben und haushaltsrechtlichen Vorgaben für den gemeindlichen Jahresabschluss erfordern, dass 
zwei Organe der Gemeinde an den Entscheidungen über die Inhalte und Ausgestaltung des gemeindlichen 
Jahresabschlusses beteiligt sind. Einerseits hat der Bürgermeister den durch den Kämmerer verwaltungs-
mäßig aufgestellten Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses zu bestätigen. Er hat damit zu verantwor-
ten, dass das ermittelte Jahresergebnis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zutreffend ist und der Jahres-
abschluss insgesamt ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde, bezogen auf den Ab-
schlussstichtag des Haushaltsjahres, vermittelt. Andererseits hat der Rat den gemeindlichen Jahresab-
schluss durch Beschluss festzustellen. Er erkennt dadurch an, dass der gemeindliche Jahresabschluss rich-
tig ist und dieser Aufgabe gerecht wird.  
 

- § 96 Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung 
Der Rat der Gemeinde hat nach Abschluss des Haushaltsjahres die Ausführung des gemeindlichen Haus-
haltsplans, soweit diese sich im Jahresabschluss der Gemeinde niederschlägt, zu überprüfen und über das 
Ergebnis einen Beschluss zu fassen bzw. den gemeindlichen Jahresabschluss festzustellen. Die Prüfung des 
gemeindlichen Jahresabschlusses obliegt dabei dem Rechnungsprüfungsausschuss als Pflichtausschuss 
des Rates (vgl. § 57 Absatz 2 i.V.m. § 59 Absatz 3 GO NRW). Daran schließt sich die Beratung über die In-
halte und Prüfung des Jahresabschlusses an, die mit der Feststellung des Jahresabschlusses und der Ent-
scheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses bzw. die Behandlung des Jahresfehlbetrages en-
det. Für diese Aufgaben ist der Rat der Gemeinde originär zuständig und kann daher diese Aufgaben nicht 
auf Dritte übertragen (vgl. § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe j GO NRW). 
 
In diesem Zusammenhang haben die Ratsmitglieder der Gemeinde über die Entlastung des Bürgermeisters 
zu entscheiden. Der Bürgermeister der Gemeinde ist einerseits verantwortlich für die Leitung und Beaufsich-
tigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung (vgl. § 62 Absatz 1 GO NRW). Andererseits hat der 
Bürgermeister die Beschlüsse des Rates vorzubereiten und diese unter Kontrolle des Rates und ihm gegen-
über durchzuführen (vgl. § 62 Absatz 2 GO NRW). Dazu gehört auch die Ausführung der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft nach der vom Rat beschlossenen gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
(vgl. §§ 78 und 80 GO NRW). Die Beauftragung des Bürgermeisters durch den Rat der Gemeinde, die ge-
meindliche Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr auszuführen, beinhaltet daher für den Rat auch eine ent-
sprechende Prüfungspflicht nach Ablauf dieses Zeitraumes. Sie beinhaltet aber auch eine abschließende 
Beurteilung der Tätigkeit des Bürgermeisters durch die Ratsmitglieder im Rahmen ihrer Entscheidung über 
die Entlastung des Bürgermeisters. 
 
Die Vorschrift sieht außerdem vor, dass der vom Rat festgestellte Jahresabschluss öffentlich bekannt zu ma-
chen ist. Wegen der Bedeutung der Aufsicht des Landes für die Gemeinden (vgl. § 11 GO NRW) soll der 
Jahresabschluss der Haushaltswirtschaft der Gemeinde jedoch nicht vor der Anzeige an die Aufsichtsbehör-
de öffentlich bekannt gemacht werden. Vor der Veröffentlichung des Jahresabschlusses sollte deshalb durch 
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geeignete Informationen sichergestellt werden, dass die Aufsichtsbehörde keine rechtlichen Bedenken gegen 
den vom Rat der Gemeinde festgestellten Jahresabschluss erheben wird. Es bietet sich in diesem Zusam-
menhang deshalb an, etwa die gleiche Frist (einen Monat) einzuhalten, wie sie für die Bekanntmachung der 
gemeindlichen Haushaltssatzung vorgesehen ist (vgl. § 80 Absatz 5 Satz 3 GO NRW).  
 
Mit der Bekanntmachung des festgestellten Jahresabschlusses der Gemeinde soll erreicht werden, dass die 
Einwohner und Abgabepflichtigen bürgerfreundlich und bürgernah sowie sachgerecht über das Ergebnis der 
Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres, über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde sowie 
über die Chancen und Risiken für die weitere Entwicklung der Gemeinde informiert werden. Die Einwohner 
sind einerseits Adressaten des gemeindlichen Handelns und sollen daher andererseits die Arbeit von Rat 
und Verwaltung der Gemeinde unterstützen. Daher besteht ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an 
Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde als auch über die das Ergebnis der Haushaltswirt-
schaft des abgelaufenen Haushaltsjahres. Ggf. sind weitere Informationen über die erfolgreiche Aufgabener-
füllung der Gemeinde zu geben, z.B. in Form eines Nachweises über die von der Öffentlichkeit für das Haus-
haltsjahr vorgeschlagene Maßnahmen.  
 
 

8. Die produktorientierte Haushaltssteuerung 
 
Mit der Reform des gemeindlichen Haushaltsrechts sollte erreicht werden, dass die Gemeinde ihre Haushaltswirt-
schaft vor allem nach den zu erbringenden gemeindlichen Leistungen (Output) steuert. Diese Steuerung soll 
unter Einbeziehung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs der Gemeinde im Rahmen der 
gemeindlichen Selbstverantwortung erfolgen. Sie erfordert eine besondere Zusammenarbeit in der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft durch den Bürgermeister (Gesamtverantwortung) und den Kämmerer (Finanzverantwortung). 
Außerdem soll die Gemeinde dabei betriebswirtschaftliche Instrumente und Methoden einsetzen, z.B. die Re-
chengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“, die doppelte Buchführung, die Produktorientierung, Budgetierung, 
Leistungskennzahlen, Controlling, aber auch intern die Kosten- und Leistungsrechnung anwenden. Der gemeind-
liche Haushalt ist und bleibt dabei das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument für den Rat der Ge-
meinde und die gemeindliche Verwaltung.  
 
Die Ziele des gemeindlichen Haushaltsrechts haben daher zu einer produktorientierten Gliederung des jährlichen 
Haushaltsplans geführt (vgl. § 79 GO NRW i.V.m. § 4 GemHVO NRW). Der Gemeinde ist dabei die Befugnis 
eingeräumt worden, den Haushaltsplan nach ihren örtlichen Bedürfnissen eigenverantwortlich in Teilpläne zu 
untergliedern. Die Gliederung des örtlichen Haushaltsplans soll die Gemeinde deshalb nach ihren Steuerungs- 
und Informationsbedürfnissen ausrichten. Dabei beschränkt sich die haushaltsmäßige Verpflichtung der Gemein-
den allein auf die 17 verbindlichen Produktbereiche, die das unverzichtbare Mindestmaß an Einheitlichkeit und 
Information wieder spiegeln (vgl. Nr. 1.2.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. 
NRW. 6300).  
 
Die zeitgemäße Gliederung des örtlichen Haushaltsplans liegt nunmehr in der Eigenverantwortung der Gemein-
de. Mit den Teilplänen im Haushaltsplan wird dem Budgetrecht des Rates ausreichend Rechnung getragen. Der 
Rat muss neben den Festlegungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen 
auch sachliche produktorientierte Zuordnungen unter Beachtung der stetigen Aufgabenerfüllung und der ge-
meindlichen dauernden Leistungsfähigkeit treffen. Deren Umsetzung durch die gemeindliche Verwaltung erfordert 
auch ggf. die Fortentwicklung der Führungsmethoden (Management), zu der insbesondere die Steuerung über 
Ziele und Zielvereinbarungen auf allen Verwaltungsebenen sowie zwischen Rat und Verwaltung gehört. Die Mög-
lichkeit, die Zielerreichung mit Hilfe von messbaren Leistungskennzahlen nachprüfen zu können, darf dabei nicht 
vergessen werden. Örtliche Ziele und messbare Leistungskennzahlen sollen deshalb auf allen Gliederungsebe-
nen des gemeindlichen Haushaltsplans vereinbart und ausgewiesen werden (vgl. § 12 GemHVO NRW).  
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9. Die Abgabe von Verpflichtungserklärungen der Gemeinde 
 
9.1 Die Verpflichtungsgeschäfte der Gemeinde  
 
Im Geschäftsverkehr der Gemeinde ist bei vielen Geschäftsvorfällen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form die Abgabe von Erklärungen durch die Gemeinde unerlässlich, z. B. bei Verträgen mit Dritten. Zu den 
haushaltswirtschaftlichen Geschäften der Gemeinde, bei denen es der Abgabe einer Verpflichtungserklärung 
durch die Gemeinde bedarf, ist die Aufnahme von Krediten für Investitionen oder von Krediten zur Liquiditätssi-
cherung, aber auch die Übernahme von Bürgschaften zu zählen (vgl. §§ 86, 87 und 89 GO NRW). Bei Verträgen 
über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen durch die Gemeinde ist ebenfalls die 
Schriftform erforderlich (vgl. § 90 GO NRW).  
 
Derartige gemeindliche Geschäfte beinhalten besondere Verpflichtungen, sodass die Erklärung der Gemeinde 
dazu grundsätzlich der Schriftform nach § 64 Absatz 1 Satz 1 GO NRW bedarf. Der Begriff „Schriftform“ beinhal-
tet dabei, dass die Willenserklärung der Gemeinde in Textform und mit Unterzeichnung zu erfolgen hat (vgl. dazu 
auch § 126 BGB). Die schriftliche Form kann bei Verpflichtungsgeschäften der Gemeinde nicht durch die elektro-
nische Form ersetzt werden. Fehlt bei einer gemeindlichen Verpflichtungserklärung die zweite Unterschrift, muss 
dieses Geschäft oder ein Vertrag der Gemeinde als schwebend unwirksam angesehen werden, soweit es sich 
nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt (vgl. § 64 Absatz 2 GO NRW). Bei der Abgabe von Er-
klärungen der Gemeinde zudem zu beachten, dass die Erklärungen der Gemeinde, die nicht den Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung entsprechen, nicht die Gemeinde in der Sache binden (vgl. § 64 Absatz 4 GO NRW). 
 
 
9.2 Der Bürgermeister als Vertreter der Gemeinde 
 
Der Bürgermeister ist, unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungsbefugnis-
se der gesetzliche Vertreter der Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften (vgl. § 63 Absatz 1 Satz 1 GO 
NRW). Daher sind Verpflichtungserklärungen der Gemeinde vom Bürgermeister oder seinem allgemeinen Vertre-
ter und einem vertretungsberechtigten Bediensteten zu unterzeichnen vgl. § 64 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Mit 
dieser gesetzlichen Vorgabe wird der Zweck verfolgt, die Gemeinde vor übereilten Erklärungen zu schützen. Die 
Gemeinde soll sich außerdem Klarheit über den Inhalt der neuen Verpflichtung verschaffen. Außerdem ist im 
Innenverhältnis die interne Zuständigkeit klären, z. B. die sachliche Entscheidungszuständigkeit im Verhältnis 
zwischen dem Rat der Gemeinde und dem Bürgermeister (vgl. §§ 41 und 62 GO NRW).  
 
 
9.3 Die Ausführung eines Ratsbeschlusses 
 
Im Zusammenhang gemeindlichen Verpflichtungsgeschäften stellt ein Beschluss des Rates der Gemeinde über 
den Eingang von Verpflichtungen für die Gemeinde keine unmittelbare Erklärung im Sinne der Vorschrift des § 64 
GO NRW dar. Der Rat und der Bürgermeister sind Organe der Gemeinde und stehen nicht in einer hierachischen 
Ordnung zueinander, z. B. stellt der Rat keine höhere Verwaltungsbehörde gegenüber dem Bürgermeister dar. 
Ein Ratsbeschluss erreicht daher erst dann eine Außenwirkung, wenn der Beschluss durch die gemeindliche 
Verwaltung ausgeführt bzw. umgesetzt wird. Es ist dazu gesetzlich bestimmt worden, dass der Bürgermeister die 
Beschlüsse des Rates unter dessen Kontrolle und in Verantwortung ihm gegenüber ausführt (vgl. § 62 Absatz 2 
Satz 2 GO NRW).  
 
Diese Festlegung gilt für die gesamte Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Es werden deshalb auch durch den 
gemeindlichen Haushaltsplan keine Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter begründet oder aufgehoben (vgl. § 
79 Absatz 3 Satz 3 GO NRW). Die Zuständigkeit des Rates der Gemeinde für den Beschluss über die Haushalts-
satzung mit ihren Anlagen, also auch den Haushaltsplan, verändert nicht die Sachlage (vgl. § 80 Absatz 5 GO 
NRW). Es besteht daher kein Handeln zulasten der Gemeinde, wenn ein Ratsbeschluss noch nicht vom Bürger-
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meister ausgeführt wurde. Die Verpflichtung für die Gemeinde setzt erst durch den tatsächlichen Abschluss einer 
vertraglichen Vereinbarung ein. Diese Vereinbarung durch die Gemeinde muss sich dabei im Rahmen des vom 
Rat gefassten Ratsbeschlusses bewegen. Das Kontrollrecht des Rates verpflichtet dabei den Bürgermeister, den 
Rat jederzeit über die Ausführung der Ratsbeschlüsse eine sachgerechte und ausreichende Auskunft zu geben 
(vgl. § 55 GO NRW). 
 
 
9.4 Die Vertretung bei Geschäften der laufenden Verwaltung 
 
Die ausdrückliche gesetzliche Vorgabe, dass Erklärungen, durch welche die Gemeinde verpflichtet werden soll, 
der Schriftform bedürfen, besteht nicht für die gemeindlichen Geschäfte, die der laufenden Verwaltung zuzurech-
nen sind (vgl. § 64 Absatz 2 GO NRW). In solchen Fällen obliegt dem Bürgermeister die Verantwortung dafür und 
außerdem die alleinige Vertretung der Gemeinde in gemeindlichen Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Die 
Form der Verpflichtungserklärung der Gemeinde bestimmt sich in diesen Fällen nach den allgemeinen Vorschrif-
ten im Rechtsverkehr.  
 
Der Bürgermeister kann aufgrund seiner gesetzlichen Zuständigkeit und Verantwortlichkeit für die Leitung und 
Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung der Gemeinde (vgl. § 62 Absatz 1 Satz 1 GO 
NRW) bei Bedarf auch einzelne Bedienstete der gemeindlichen Verwaltung mit der Abgabe von verpflichtenden 
Erklärungen beauftragen. Er soll dabei die Art und den Umfang der Unterschriftbefugnisse und der Zuständigkei-
ten der einzelnen Bediensteten konkret festlegen. Diese Bediensteten handeln dann bei der Abwicklung gemeind-
licher Geschäfte im Auftrag des Bürgermeisters. 
 
 
10. Die Anzeige- und Genehmigungspflichten 
 
Nach der Gemeindeordnung soll die Aufsicht des Landes die Gemeinde in ihren Rechten schützen und die Erfül-
lung der Pflichten sichern (vgl. § 11 GO NRW). Die Aufsichtsbehörde hat daher die Aufgabe die Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung der Gemeinde zu überwachen (vgl. § 119 Absatz 1 GO NRW). Ihr stehen verschiedene Auf-
sichtsmittel zur Verfügung, z.B. ein Unterrichtungsrecht, ein Beanstandungsrecht (vgl. §§ 121 und 122 GO NRW). 
Der Umfang der Aufsicht ist dabei u.a. auch von der jeweiligen gemeindlichen Aufgabe und der Ausführung ihrer 
Haushaltswirtschaft abhängig. Eine Vielzahl von Tatbeständen zur Beteiligung der Aufsichtsbehörde wird nach-
folgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
 

 
Die haushaltswirtschaftlichen Anzeige- und Genehmigungspflichten 

 
 

GEGENSTAND 
 

VORSCHRIFT 
 
Anzeige der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen. 
 

§ 80 Absatz 5 GO NRW 

 
Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes. 
 

§ 76 Absatz 2 GO NRW 

 
Anzeige der Nachtragssatzung. 
 

 
§ 81 Absatz 1 i.V.m. § 80 Absatz 5 GO 
NRW 
 

 
Ausnahmezulassung vom Verbot der Bestellung von Sicherhei-
ten zur Sicherung eines Kredites. 
 

§ 86 Absatz 5 GO NRW 

 
Genehmigung der Aufnahme einzelner Kredite bei einer Störung 
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. 
 

§ 86 Absatz 3 GO NRW 
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Die haushaltswirtschaftlichen Anzeige- und Genehmigungspflichten 

 
 

GEGENSTAND 
 

VORSCHRIFT 
 
Ausnahmezulassung vom Verbot der Bestellung von Sicherhei-
ten zugunsten Dritter. 
 

§ 87 Absatz 1 GO NRW 

 
Anzeige einer Entscheidung über die Übernahme von Bürgschaf-
ten und bei einer Entscheidung über die Übernahme von Ge-
währverträgen. 
 

§ 87 Absatz 2 GO NRW 

 
Anzeige einer Entscheidung über Rechtsgeschäfte, die der 
Übernahme einer Bürgschaft oder einem Gewährvertrag gleich-
kommen. 
 

§ 87 Absatz 3 GO NRW 

Genehmigung von Änderungen bei örtlichen Stiftungen. § 100 Absatz 2 GO NRW 

 
Anzeige eines Fehlbetrages als in der Ergebnisrechnung oder 
eines höheren Fehlbetrages als geplant. 
 

§ 75 Absatz 5 GO NRW 

 
Anzeige der Feststellung des Jahresabschlusses. 
 

§ 96 Absatz 2 GO NRW 

 
Anzeige der Bestätigung des Gesamtabschlusses. 
 

§ 96 Absatz 2 GO NRW 

 
Anzeige der Bestätigung des Gesamtabschlusses 
 

§ 116 Absatz 1 i.V.m. § 96 Absatz 2 GO 
NRW 

 
Zulassungsverfügung bei Einleitung einer Zwangsvollstreckung 
gegen eine Gemeinde. 
  

§ 128 Absatz 1 GO NRW 

Abbildung 29 „Die haushaltswirtschaftlichen Anzeige- und Genehmigungspflichten“ 
 
Die Einbeziehung der Aufsichtsbehörde als Rechtsaufsichtsbehörde in die gemeindliche Haushaltswirtschaft wird 
daher in einer Vielzahl von haushaltsrechtlichen Bestimmungen ausdrücklich festgelegt. Der Gemeinde obliegt 
dabei die Aufgabe, die örtlichen Sachverhalte selbst danach zu beurteilen, ob im Einzelfall die Aufsichtsbehörde 
zu beteiligen ist. Bei regelmäßigen jährlichen Pflichten der Gemeinde, z. B. die Anzeige der beschlossenen 
Haushaltssatzung, muss die Aufsichtsbehörde ggf. auch von sich aus tätig werden, wenn die Gemeinde ihren 
Beteiligungspflichten nicht fristgerecht nachkommt. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 75 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 326 

§ 75  
Allgemeine Haushaltsgrundsätze 

 
(1) 1Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Auf-
gaben gesichert ist. 2Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. 3Dabei ist den 
Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.  
 
(2) 1Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. 2Er ist ausgeglichen, wenn 
der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. 3Die 
Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergeb-
nisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.  
 
(3) 1Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des 
Eigenkapitals anzusetzen. 2Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Ab-
satz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals 
erreicht hat. 
 
(4) 1Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, 
bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 2Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde 
nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. 3Die 
Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. 4Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haus-
haltssicherungskonzept aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen. 
 
(5) 1Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses gem. § 95 Abs. 3 trotz eines ur-
sprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan 
ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 2Die Aufsichtsbe-
hörde kann in diesem Fall Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchführen oder – 
wenn und solange diese Befugnisse nicht ausreichen – einen Beauftragten bestellen, um eine geordnete Haus-
haltswirtschaft wieder herzustellen. 3§§ 123 und 124 gelten sinngemäß. 
 
(6) Die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist sicherzustellen. 
 
(7) 1Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. 2Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital 
aufgebraucht ist. 
 
 
Erläuterungen zu § 75: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
 
1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist ein Instrument, das für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben zwin-
gend notwendig ist und dem Bestand und der wirtschaftlichen Entwicklung der Körperschaft „Gemeinde“ dient. 
Sie stellt eine allgemeine und auf die Körperschaft bezogene Aufgabe und Grundlage im Rahmen ihrer Selbst-
verwaltung dar (vgl. § 1 Satz 2 GO NRW). Die Erfüllung der örtlichen Sach- und Fachaufgaben wird dabei hin-
sichtlich ihrer finanzwirtschaftlichen Auswirkungen durch die gemeindliche Haushaltswirtschaft ermöglicht. Die 
Gemeinde hat daher ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben 
der Gemeinde gesichert ist. Sie hat aber auch ihre Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 75 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 327 

führen, damit die gemeindliche Leistungsfähigkeit dauerhaft besteht (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 1 und 2 GO NRW). 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist dabei  von der Gemeinde in eigener Verantwortung und unter Berück-
sichtigung des gemeindlichen Haushaltsrechts sowie der örtlichen Gegebenheiten auszugestalten.  
 
Die Gemeinde ist gefordert, dazu die sachlich und fachlich sowie die organisatorisch erforderlichen Maßnahmen 
in eigener Verantwortung zu treffen. Dazu gehört auch die Beteiligung der Einwohner der Gemeinde sowie der 
übrigen Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Die Ausführung der Haushaltswirtschaft durch die 
gemeindliche Verwaltung erfordert daher für jedes Haushaltsjahr die notwendigen Ermächtigungen als bindende 
Grundlage. Diese Grundlage schafft der Rat der Gemeinde im Rahmen seiner Zuständigkeiten und seines 
Budgetrechtes durch den Erlass einer jährlichen Haushaltssatzung (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW). 
Diese Satzung ist dabei eine Ausprägung des Selbstverwaltungsrechts der Gemeinde, denn diese kann ihre 
Angelegenheiten durch örtliche Satzungen regeln (vgl. § 7 GO NRW).  
 
Ein auf der Haushaltssatzung der Gemeinde aufbauender gemeindlicher Haushalt ist gleichzeitig aber auch Aus-
druck der Finanzhoheit der Gemeinde. Es muss dabei von der Gemeinde gewährleistet werden, dass durch die 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen mindestens alle gesetzlich bestimmten Festsetzungen für das Haushaltsjahr 
getroffen werden und diese auch alle Ermächtigungen für die gemeindliche Verwaltung enthält. Die Festsetzun-
gen müssen zur Ausführung und Einhaltung des gemeindlichen Haushaltsplans im Haushaltsjahr sowie für den 
Nachweis der Haushaltswirtschaft im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr notwendig sein. 
 
Die allgemeinen Grundsätze dieser Vorschrift gelten für die gesamte Haushaltswirtschaft der Gemeinde. An ers-
ter Stelle steht die Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung. An diesem Ziel hat die Gemeinde ihre 
gesamte Haushaltswirtschaft zukunftsbezogen auszurichten. Unter Beachtung der verfügbaren Ressourcen ge-
nügt es dabei nicht, den Blick nur auf das Haushaltsjahr und die folgenden drei Planungsjahre der mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplanung zu richten. Die Gemeinde muss vielmehr einen längeren Zeitraum unter Berück-
sichtigung der intergenerativen Gerechtigkeit im Blick haben, um die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben stetig 
und dauerhaft zu sichern bzw. zu gewährleisten.  
 
Diese Erfordernisse zeigen sich insbesondere durch bestehende oder neue langfristige Vereinbarungen der Ge-
meinde, die teilweise eine Laufzeit von mehreren Jahrzehnten haben, z.B. Kreditverträge oder Miet- und Leasing-
verträge. Die Gemeinde muss daher angemessene Rahmenbedingungen schaffen und eigenverantwortlich ihre 
langfristige Entwicklung planen. Diese Sachlage erfordert von der Gemeinde die Berücksichtigung von ertrags-
wirksamen und aufwandswirksamen Aspekten, finanziellen Handlungsmöglichkeiten sowie ggf. auch Anpassun-
gen von Verwaltungsstrukturen und Arbeitsabläufen. Ein Leitbild und die daraus entwickelten strategischen Ziele 
können dabei die langfristige Entwicklung der Gemeinde unterstützen. Es gilt daher, die künftig zu erwartenden 
Veränderungen bereits bei den heutigen haushaltswirtschaftlichen Vorhaben und Maßnahmen nicht außer Be-
tracht zu lassen. 
 
 
1.2 Der Begriff „Haushaltswirtschaft“ 
 
Der Begriff „Haushaltswirtschaft“ ist haushaltsrechtlich nicht ausdrücklich geregelt. Nach allgemeiner Auffassung 
gehören hierzu alle Dinge und Tätigkeiten der Gemeinde, die mit der Vorbereitung, Aufstellung und Ausführung 
des jährlichen Haushaltsplans (Ergebnisplan und Finanzplan sowie Anlagen) und mit der Vorbereitung, Aufstel-
lung und Prüfung des Jahresabschlusses (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz sowie Anlagen) zu-
sammenhängen. Die Beschlüsse des Rates der Gemeinde sind dabei darin eingeschlossen. Dazu gehört auch 
die Verwaltung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden, denn diese Aufgabe entsteht aus der Ausfüh-
rung der jährlichen Haushaltswirtschaft.  
 
Zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft gehört aber auch die Aufgabe der Gemeinde, einen Gesamtabschluss 
unter Einbeziehung der Jahresabschlüsse der gemeindlichen Verwaltung und der Betriebe der Gemeinde aufzu-
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stellen (vgl. § 116 GO NRW). Durch diesen Abschluss als Abbildung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Ge-
meinde werden die Qualität der Rechenschaft und des Nachweises der Aufgabenerledigung im abgelaufenen 
Haushaltsjahr wesentlich erhöht. Mit dem beizufügenden gemeindlichen Beteiligungsbericht werden ein Bild über 
die wirtschaftliche Lage der einzelnen Betriebe der Gemeinde und deren Aufgabenerfüllung geboten. Auf diesen 
Informationen und den Rechten der Gemeinde als Gesellschafter soll die gemeindliche Gesamtsteuerung der 
wirtschaftlichen Einheit „Gemeinde“ aufbauen. 
 
 
1.3 Der Rahmenbegriff „Haushalt“  
 
Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft wird bei unterschiedlichen Gegebenheiten vielfach der Begriff 
„Haushalt“ verwendet. Der Begriff umfasst dabei grundsätzlich die haushaltsrechtlich bestimmten Bestandteile, 
mit deren Hilfe die gemeindliche Haushaltswirtschaft jährlich geplant, ausgeführt und abgerechnet wird. Unter den 
Begriff wird daher vorrangig die gemeindliche Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan (Ergebnisplan, Finanz-
plan und Teilpläne erfasst (vgl. §§ 78 und § 79 GO NRW).  
 
Unter den Begriff fallen aber auch der gemeindliche Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teil-
rechnungen, Bilanz und Anhang nach § 95 Absatz 1 GO NRW) sowie der gemeindliche Gesamtabschluss (Ge-
samtergebnisrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang nach § 116 Absatz 1 GO NRW). Der Haushalt der 
Gemeinde ist und bleibt dabei das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument der gemeindlichen Verwal-
tung. Nach dem gemeindlichen Haushaltsrecht stellt der Rahmenbegriff „Haushalt“ außerdem einen Teilbereich 
des Rahmenbegriffs „Haushaltswirtschaft“ dar. 
 
 
1.4 Das Drei-Komponentensystem des NKF 
 
1.4.1 Allgemeine Zusammenhänge 
 
Mit der Entscheidung für das Neue Kommunale Finanzmanagement ist eine Grundsatzentscheidung für das 
kaufmännische Rechnungswesen als „Referenzmodell“ für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden getroffen 
worden. Für das NKF erfolgt insoweit eine Orientierung am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), als die spezifischen Ziele und Aufgaben der Haushaltswirtschaft der Ge-
meinden dem nicht entgegenstehen. Auf dieser Grundlage ist ein gemeindliches Haushaltswesen entwickelt 
worden, das sich auf die Komponenten „Ergebnisrechnung“ und „Bilanz“ sowie „Finanzrechnung“ stützt und diese 
miteinander verknüpft.  
 
Diese drei eigenständigen Teile werden als „Drei-Komponentensystem“ des NKF bezeichnet, das ein in sich 
geschlossenes und ressourcenorientiertes Haushaltssystem darstellt. Gleichzeitig sind die Rechengrößen „Er-
trag“ und „Aufwand“ für die Ergebnisrechnung sowie die Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ für 
die Finanzrechnung eingeführt worden. Das Drei-Komponentensystem knüpft dabei im Übrigen an die internatio-
nalen Rechnungslegungsvorschriften für den öffentlichen Bereich (IPSAS) an. Bei der Gemeinde soll zudem das 
doppische Buchungssystem für die Erfassung und den Nachweis der gemeindlichen Geschäftsvorfälle zur An-
wendung kommen. 
 
Die Ergebnisrechnung, die Bilanz und die Finanzrechnung als Komponenten und Bestandteile des NKF sind, wie 
nachfolgend dargestellt, unmittelbar miteinander verknüpft worden (vgl. Abbildung: Quelle: NKF-Dokumentation 
2003 Seite 122). 
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Abbildung 33 „Das Drei-Komponenten-System des NKF“ 
 
 
1.4.2 Die Ergebnisrechnung 
 
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlust-Rechnung und beinhaltet die Aufwen-
dungen und Erträge der Gemeinde (vgl. § 38 GemHVO NRW). Sie steht in unmittelbarer Verbindung mit dem 
Eigenkapital in der gemeindlichen Bilanz. Ihr Aufbau, die Ertrags- und Aufwandsarten und die Zwischensummen 
und -salden unterstützen den eigenständigen Informationswert der Ergebnisrechnung hinsichtlich des perioden-
bezogenen Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs.  
 
Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung wird als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als 
Fehlbetrag in die Bilanz übernommen. Es bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. 
Das Jahresergebnis bildet dabei den Saldo aus den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen, den Finanzauf-
wendungen und Finanzerträgen sowie den außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen ab. Dadurch werden 
das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch der Gemeinde abgebildet. Als Planungsinstrument ist 
der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsplans.  
 
 
1.4.3 Die Bilanz 
 
Für den gemeindlichen Jahresabschluss ist die Bilanz als wichtigster Teil anzusehen. Sie weist das Vermögen 
der Gemeinde und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach (vgl. § 41 GemHVO NRW). Die 
Grundlage der Bilanz ist dabei die Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens. Die Regeln für 
Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) der gemeindlichen Vermögensgegenstände sind unter Einbeziehung der 
kaufmännischen Normen bestimmt worden.  
 
Die gemeindliche Bilanz wird mit einer Aktivseite und einer Passivseite dargestellt. Auf der Aktivseite befinden 
sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und das Umlaufvermögen der Gemeinde. Auf der Passivseite 
werden das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und die Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die einzelnen Bilanz-
posten sind dabei unter Einbeziehung der gemeindlichen Bedürfnisse bestimmt worden. Die Struktur der Bilanz 
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spiegelt daher die gemeindlichen Verhältnisse wieder, z. B. durch die Abbildung des Infrastrukturvermögens nach 
den Hauptarten, z. B. Straßen.  
 
 
1.4.4 Die Finanzrechnung 
 
Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde (vgl. § 39 GemHVO NRW). 
Sie steht in unmittelbarer Verbindung mit den liquiden Mitteln in der gemeindlichen Bilanz. Ihr Aufbau, die Einzah-
lungs- und Auszahlungsarten und die Zwischensummen und -salden unterstützen den eigenständigen Informati-
onswert der Finanzrechnung, insbesondere hinsichtlich der jahresbezogenen Veränderung der liquiden Mittel 
sowie des Bedarfs an Fremdfinanzierung.  
 
Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet daher die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der 
Gemeinde in der Bilanz ab. Die Finanzrechnung knüpft dabei im Übrigen an internationale Rechnungslegungs-
vorschriften für Kapitalgesellschaften an (vgl. IFRS). Die Pflicht zur Aufstellung der Finanzrechnung und des Fi-
nanzplans als Planungsinstrument ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung 
und Rechenschaftslegung hergeleitet. 
 
 
2. Die Produktorientierung im gemeindlichen Haushalt 
 
2.1 Die Gliederung in produktorientierte Teilpläne 
 
Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der Haushaltswirtschaft der 
Gemeinde. Die mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts angestrebten Ziele, die Steuerung der Gemeinde 
zu verbessern und den Ressourcenverbrauch vollständig zu berücksichtigen, haben dazu geführt, die Gliederung 
des gemeindlichen Haushaltsplans stärker an den örtlichen Steuerungsbedürfnissen auszurichten. Dazu gehörte 
auch, die Produktorientierung darin zu verankern (vgl. § 79 GO NRW).  
 
Den Gemeinden wird daher die Befugnis eingeräumt, den Haushaltsplan nach ihren örtlichen Bedürfnissen ei-
genverantwortlich in produktorientierte Teilpläne zu gliedern (vgl. § 4 GemHVO NRW). Die Festlegung einer 
Steuerungsebene auf der Ebene der Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte trägt dabei wesentlich zur 
Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung bei. Der Rahmen bzw. die Möglichkeiten für die Bildung von pro-
duktorientierten Teilplänen werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bildung von produktorientierten Teilplänen 
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Die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan sind nach den verbindlich 
vorgegebenen Produktbereichen mit Angabe der jeweils dazugehörigen 
Produktgruppen und wesentlichen Produkte zu bilden. 
 

Teilpläne 
nach 

Produktgruppen 

 
Die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan können nach Produkt-
gruppen (eigene oder aus dem NKF- oder dem „Länder-
Produktrahmen“) mit mindestens der Angabe der Summen der unter-
gliederten Teilpläne auf der Ebene der verbindlichen Produktbereiche 
aufgestellt werden. 
 

Teilpläne 
nach 

Produkten 

 
Die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan können nach Produkten 
mit mindestens der Angabe der Summen der untergliederten Teilpläne 
auf der Ebene der verbindlichen Produktbereiche aufgestellt werden. 
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Die Bildung von produktorientierten Teilplänen 
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Die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan können nach örtlichen 
Verantwortungsbereichen mit Angabe der Aufgaben und der dafür gebil-
deten Produkte sowie mit der Angabe der Summen der untergliederten 
Teilpläne auf der Ebene der verbindlichen Produktbereiche aufgestellt 
werden. 
 

Abbildung 34 „Die Bildung von produktorientierten Teilplänen“ 
 
 
2.2 Der NKF-Produktrahmen 
 
Die produktorientierten Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan sind auf der Grundlage der 17 verbindlichen 
Produktbereiche des NKF-Produktrahmens zu bilden (vgl. NR. 1.2.3 des Runderlasses des Innenministeriums 
vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Die haushaltswirtschaftliche Produktorientierung soll das nachfolgende 
Schema aufzeigen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen 
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Abbildung 35 „Die Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen“ 
 
In den Teilplänen des gemeindlichen Haushaltsplans, die als örtliche Steuerungsebene dienen sollen, werden 
daher, ergänzend zur Gesamtebene, aussagekräftige Informationen über die Erfüllung der gemeindlichen Aufga-
ben gegeben, z. B. über Schulträgeraufgaben, soziale Hilfen etc. Eine noch weitergehende Bildung von Teilplä-
nen als Untergliederung der im Haushaltsplan enthaltenen Produktbereiche, z. B. nach Produktgruppen oder 
Produkten oder nach der Organisationsgliederung der Verwaltung (Untergliederung nach Verantwortungsberei-
chen), ist den Gemeinden nach ihren örtlichen Bedürfnissen freigestellt (vgl. § 4 GemHVO NRW).  
 
Die Teilpläne im gemeindlichen Haushalt enthalten dabei Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Sie enthalten auch 
aufbauend auf den festgelegten Produkten, die gemeindlichen Ziele und Leistungskennzahlen und ggf. eine Ab-
bildung der internen Leistungsverrechnung der Gemeinde. Dabei muss jedoch die Gemeinde ihre Ziele im ge-
meindlichen Jahresabschluss so gestaltet haben, dass eine Messbarkeit möglich ist (vgl. § 4 GemHVO NRW). 
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3. Haushaltsausgleich und Eigenkapital 
 
3.1 Das Eigenkapital 
 
Mit dem gemeindlichen Jahresabschluss wird aus den geschäftlichen Aktivitäten der Gemeinde im Haushaltsjahr 
das haushaltsmäßige Ergebnis und stichtagsbezogen die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde ermittelt. 
Im Rahmen dieser Zwecksetzung hat die Gemeinde auch eine Bilanz aufzustellen. Die gemeindliche Bilanz dient 
dabei dem Ausweis des gesamten Vermögens und Schulden der Gemeinde. Sie ist in eine Aktivseite und eine 
Passivseite zu gliedern und mit ihr wird auch das gemeindliche Eigenkapital bestimmt.  
 
Das Eigenkapital besteht dabei im Umfang der Differenz zwischen dem gemeindlichen Vermögen (Aktivseite) und 
den Schulden der Gemeinde (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten. Es 
stellt den Gegenwert für bereits getätigte Investitionen dar oder steht noch für Investitionen der Gemeinde zur 
Verfügung, ggf. aber auch zur Deckung eines Fehlbetrages in der gemeindlichen Ergebnisrechnung. Solange die 
positiven Bestandteile überwiegen, steht der Gemeinde noch Eigenkapital zur Verfügung. Die Gliederung dieses 
Bilanzbereiches ist deshalb in die Regelungen über den gemeindlichen Haushaltsausgleich eingebunden worden.  
 
Das gemeindliche Eigenkapital ist dazu haushaltsrechtlich nicht als Grundkapital oder Nettovermögen in der ge-
meindlichen Bilanz ausgerichtet worden ist. Durch die Gliederung des Bilanzbereiches „Eigenkapital“ in einzelne 
Rücklagen soll es der Gemeinde möglich gemacht werden, auf defizitäre Haushaltslagen mit einem verträglichen 
Eigenkapitalverzehr zu reagieren. Dafür steht haushaltswirtschaftlich betrachtet insbesondere die Ausgleichsrück-
lage, aber für besondere Haushaltssituationen auch die allgemeine Rücklage zur Verfügung.  
 
Aufgrund der gemeindlichen Gegebenheiten wird der Bilanzbereich "Eigenkapital" in die Bilanzposten "Allgemei-
ne Rücklage", "Sonderrücklagen" und "Ausgleichsrücklage" sowie in den Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehl-
betrag“ untergliedert (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 1 GemHVO NRW). Dabei ergibt sich der Wert der allgemeinen 
Rücklage aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten. Er hängt somit von der Bewertung der 
anderen Bilanzposten ab. Mit dieser Gliederung des Bilanzbereiches werden die Erfordernisse und Besonderhei-
ten in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft berücksichtigt, sodass den einzelnen gebildeten Bilanzposten je-
weils eine eigene Qualität zuerkannt werden kann.  
 
Das gemeindliche Eigenkapital wird insgesamt als so gewichtig für die gemeindliche Haushaltswirtschaft angese-
hen, dass eine unmittelbare Verbindung zum gemeindlichen Haushaltsausgleich geschaffen wurde. Ein Jahres-
fehlbetrag der Gemeinde führt daher unmittelbar zur Inanspruchnahme des gemeindlichen Eigenkapitals. Die 
Konsequenzen daraus sind dabei an den Umfang der Inanspruchnahme und den betroffenen Bilanzposten ange-
passt. Die Aufsichtsbehörde hat deshalb bei einer erforderlich werdenden Genehmigung der Verringerung des 
Eigenkapitals der Gemeinde u.a. die qualitätsorientierte Zuordnung des gemeindlichen Eigenkapitals auf die 
Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage zu berücksichtigen. 
 
 
3.2 Der Vorrang der Ausgleichsrücklage vor der allgemeinen Rücklage 
 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen muss der gemeindliche Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung 
ausgeglichen sein. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn zur Deckung des Jahresfehlbetrages die Ausgleichs-
rücklage in Anspruch genommen werden kann. Ist diese Möglichkeit für die Gemeinde nicht mehr gegeben, muss 
sie die allgemeine Rücklage um den Jahresfehlbetrag mindern. Aus diesem Haushaltsausgleichssystem und dem 
gesonderten Ansatz der Ausgleichsrücklage im Bereich „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz lässt sich 
eine Vorrangstellung der Ausgleichsrücklage gegenüber der allgemeinen Rücklage ableiten. Die allgemeine 
Rücklage stellt dabei einen „Restposten“ des gemeindlichen Eigenkapitals dar und deren Verringerung führt nicht 
zur Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich.  
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Ein vorgesehene Verringerung der allgemeinen Rücklage bewirkt vielmehr, dass die Aufsichtsbehörde der Ge-
meinde in das haushaltswirtschaftliche Geschehen bei der Gemeinde eingebunden werden muss, auch wenn 
beide Formen der Inanspruchnahme des gemeindlichen Eigenkapitals einer Festsetzung in der Haushaltssatzung 
der Gemeinde bedürfen (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW). Bei der Inanspruchnahme von Eigenkapital 
wird der Vorrang der Ausgleichsrücklage vor der allgemeinen Rücklage noch dadurch gestärkt, dass die Inan-
spruchnahme der Ausgleichsrücklage in der Eigenverantwortung der Gemeinde liegt und jede Verringerung der 
allgemeinen Rücklage einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf.  
 
Bei einem bestehenden Jahresfehlbetrag ist daher keine generelle Wahlmöglichkeit für die Gemeinde zwischen 
diesen beiden Rücklagen des gemeindlichen Eigenkapitals gegeben. Eine solche Möglichkeit kann auch nicht 
aus einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise der bei beiden Formen vorzunehmenden Eigenkapitalverringerung 
abgeleitet werden, denn dabei sind auch die Ziele und Zwecke der beiden unterschiedlichen Bilanzposten in die 
Beurteilung einzubeziehen. Auch der gleiche Anlass, nämlich das Nichterreichen des „originären“ Haushaltsaus-
gleichs, für die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und für die Verringerung der allgemeinen Rücklage gibt 
keinen Anlass zur Gleichbehandlung.  
 
Vielmehr zeigt dieser Anlass i.V.m. mit der gesetzlichen Vorschrift über den gemeindlichen Haushaltsausgleich 
auf, dass mindestens von der Gemeinde versucht werden muss, einen Jahresabschluss zu erreichen, bei die 
Verpflichtung zum gemeindlichen Haushaltsausgleich noch als erfüllt gilt. Eine alternative Vorgehensweise auf 
der Grundlage besonderer örtlich vorhandener Gegebenheiten besteht dafür nicht. Die Gemeinde muss bei ei-
nem negativen Jahresergebnis daher immer zuerst die Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen. Erst wenn 
die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, darf eine Verringerung der allgemeinen Rücklage erfolgen.  
 
Die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme der gemeindlichen Ausgleichsrücklage besteht auch dann, 
wenn die Mittel der Ausgleichsrücklage insgesamt nicht mehr zur Deckung des entstandenen Jahresfehlbetrages 
ausreichen und der Restbetrag mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist. In diesen Fällen bedarf es einer 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese soll die Nebenbestimmungen zu dieser Genehmigung möglichst so 
fassen, dass sie für die Gemeinde unterstützend wirken, um das gemeindliche Ziel, den Haushaltsausgleich mit 
Hilfe von Konsolidierungsmaßnahmen wiederherzustellen, zu erreichen. Die vorrangige Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage ist bei der Beurteilung eines gemeindlichen Haushaltssicherungskonzeptes zu beachten. 
 
 
3.3 Das Stufenmodell 
 
Durch die Vorschrift wird eine stärkere Verflechtung zwischen der mittelfristigen haushaltswirtschaftlichen Pla-
nung und der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung erreicht. Dazu gehört auch eine unmittelbare Verbindung 
zwischen dem jährlichen Haushaltsausgleich und dem Eigenkapital der Gemeinde. Die stärkere Gewichtung der 
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft führt bei einem fehlenden 
Haushaltsausgleich und der deswegen geplanten Inanspruchnahme von Eigenkapital zu dem folgenden Stufen-
modell (vgl. Abbildung).  
 

 
Das Stufenmodell zur Verringerung der allgemeinen Rücklage 

 
 
1. Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr  
     nach § 75 Absatz 2 GO NRW erreicht (Anzeigepflicht) 
 
 
2. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr  
     nach § 75 Absatz 2 GO NRW (Anzeigepflicht) 
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Das Stufenmodell zur Verringerung der allgemeinen Rücklage 

 
 
3. Verringerung der allgemeinen Rücklage  
     a. im Haushaltsjahr unterhalb des Schwellenwertes des § 76 Absatz 1 GO NRW 
         (einfache Genehmigung), 
     b. im Haushaltsjahr oberhalb des Schwellenwertes des § 76 Absatz 1 Nummer 1 GO 
         NRW (genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept), 
     c. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren oberhalb der Schwellenwerte des  
         § 76 Absatz 1 Nummer 2 GO NRW  (genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungs- 
         konzept), 
     d. bis zum Verbrauch innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung als  
         Schwellenwert des § 76 Absatz 1 Nummer 3 GO NRW 
        (genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept). 
 

Abbildung 36 „Das Stufenmodell zur Verringerung der allgemeinen Rücklage“ 
 
Die Gemeinde muss dabei im Blick haben, dass die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben auf Dauer, also nach-
haltig und periodenübergreifend, gewährleistet werden muss. Es genügt nicht, die gemeindliche Aufgabenerfül-
lung nur für das jeweils aktuelle Haushaltsjahr zu sichern, sondern die stetige Aufgabenerfüllung muss auch in 
der Zukunft gesichert sein. Die Einhaltung dieser Vorgabe soll im gemeindlichen Haushaltsplan durch die drei 
dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nachweislich aufge-
zeigt werden (vgl. § 84 Satz 3 GO NRW).  
 
 
3.4 Das Verbot der Überschuldung 
 
Das bilanzielle Eigenkapital einer Gemeinde kann seine Funktion nur erfüllen, solange es nicht durch Verluste in 
Form von Jahresfehlbeträgen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung vollständig aufgezehrt worden ist. Aus 
diesem Grunde bedarf bei Gemeinden, deren weitere Entwicklung mit erheblichen Risiken behaftet ist, der Be-
stand an Eigenkapital in der gemeindlichen Bilanz einer besonderen Betrachtung. In Fortführung der Genehmi-
gungspflicht der Verringerung der allgemeinen Rücklage nach Absatz 4 der Vorschrift als eine Inanspruchnahme 
des gemeindlichen Eigenkapitals besteht deshalb ein Verbot für die Gemeinde sich zu überschulden. Die Vor-
schrift enthält dazu auch eine Definition der gemeindlichen Überschuldung, die aus dem kaufmännischen Recht 
abgeleitet ist (bilanzielle Überschuldung).  
 
Der Sachlage, dass bei einer eingetretenen Überschuldung die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde nicht 
mehr gewährleistet ist, geht dabei voraus, dass die Gemeinde bereits über längere Zeit in den Haushaltsjahren 
nicht mehr den Haushaltsausgleich erreichen konnte. Aus der Bilanz im gemeindlichen Jahresabschluss ergibt 
sich dabei stichtagsbezogen, ob eine Überschuldung der Gemeinde eingetreten ist. Es wird jedoch der jährliche 
Haushaltsausgleich nicht ausdrücklich mit dem Status der gemeindlichen Bilanz verknüpft. Gleichwohl besteht 
aber ein Zusammenhang, denn die Beseitigung einer eingetretenen Überschuldung der Gemeinde, die zu einem 
gesonderten Ausgleichsposten in der gemeindlichen Bilanz führt, kann nur gelingen, wenn über die Deckung der 
Aufwendungen durch Erträge hinaus weitere Erträge erwirtschaftet werden. Faktisch kann die Gemeinde daher 
nur von einem Haushaltsausgleich ausgehen, wenn neben dem Ausgleich in der Ergebnisrechnung auch kein 
gesonderter Ausgleichsposten in der gemeindlichen Bilanz mehr anzusetzen ist.  
 
 
4. Besondere Haushaltsgrundsätze 
 
4.1 Die Übersicht über die Haushaltsgrundsätze 
 
Die Vorschrift enthält keine vollständige Aufzählung der von der Gemeinde im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft 
zu beachtenden Haushaltsgrundsätze. Mit den gemeindlichen Haushaltsgrundsätzen werden insgesamt zielge-
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richtete Anforderungen an die Planung, Ausführung und Abrechnung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde ge-
stellt. Die wichtigsten Haushaltsgrundsätze für Gemeinden werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Wichtige gemeindliche Haushaltsgrundsätze  

 
 

HAUSHALTSGRUNDSATZ 
 

FUNDSTELLE 
 

Grundsatz  
der intergenerativen Gerechtigkeit 

 

§ 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW 

 
Grundsatz  

der „Sicherung der Aufgabenerfüllung“ 
 

§ 75 Absatz 1 GO NRW 

 
Grundsatz  

der Wirtschaftlichkeit 
 

§ 75 Absatz 1 GO NRW 

 
Grundsatz  

der Effizienz 
 

§ 75 Absatz 1 GO NRW 

 
Grundsatz  

der Sparsamkeit 
 

§ 75 Absatz 1 GO NRW 

 
Grundsatz  

„Sicherstellung der Liquidität“ 
 

§ 75 Absatz 6 GO NRW 

 
Grundsatz  

„Sicherstellung der Finanzierung  
von Investitionen“ 

 

§ 75 Absatz 6 GO NRW 

Bedarfsdeckungsprinzip § 77 GO NRW 

 
Grundsatz  

„Verbot der Überschuldung“ 
 

§ 75 Absatz 7 GO NRW 

 
Grundsatz  

der Haushaltseinheit 
 

§ 78 Absatz 1 und § 97 GO NRW 

 
Grundsatz  

der Jährlichkeit 
 

§ 78 Absatz 3 GO NRW 

 
Grundsatz  

der Vorherigkeit 
 

§ 78 Absatz 3 und § 80 Absatz 5 GO NRW 

 
Grundsatz  

der zeitlichen Bindung 
 

 
§ 78 Absatz 4 GO NRW 

 
Grundsatz 

 der Haushaltsklarheit 
 

 
 
§ 78 GO NRW, § 11 GemHVO NRW 

 
Gebot  

der Haushaltswahrkeit 
 

§ 78 GO NRW, § 11 GemHVO NRW 

 
Bepackungsverbot  § 78 Absatz 2 Satz 2 GO NRW 
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Wichtige gemeindliche Haushaltsgrundsätze  

 
 

HAUSHALTSGRUNDSATZ 
 

FUNDSTELLE 
(sachlich und zeitlich) 

 
 

Grundsatz  
der Spezialität der Veranschlagung 

 
§ 79 GO NRW, § 11 GemHVO NRW 

 
Grundsatz  

der sachlichen Bindung 
 

§ 79 GO NRW, §§ 2, 3 und 11 GemHVO NRW 

 
Grundsatz  

der Öffentlichkeit 
 

§ 80 Absatz 6 und § 96 Absatz 2 GO NRW 

 
Grundsatz 

der Willkürfreiheit 
 

§ 95 Absatz 3 GO NRW / § 32 Absatz 1 Num-
mer 3 GemHVO NRW 

 
Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)  
 

 
§§ 95 und 116 GO NRW / § 27 GemHVO 
NRW 
 

 
Grundsatz  

der Einzelveranschlagung 
 

§ 11 Absatz 1 GemHVO NRW 

 
Grundsatz 

 der Bruttoveranschlagung 
(Bruttoprinzip) 

 

§ 11 Absatz 1 GemHVO NRW 

 
Grundsatz  

der Vollständigkeit 
 

§ 11 Absatz 1 GemHVO NRW 

 
Grundsatz  

der Periodenabgrenzung 
(wirtschaftliche Zurechnung) 

(Ergebniswirksamkeitprinzip) 
 

§ 11 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Kassenwirksamkeitsprinzip 

 
§ 11 Absatz 3 GemHVO NRW 

 
Saldierungsverbot 

 
§ 11 Absatz 2 und 3 GemHVO NRW 

 
Grundsatz  

der Zielsetzung und Zielmessung 
 

§ 12 GemHVO NRW 

 
Grundsatz 

der Leistungs- und Wirkungsmessung 
 

§ 12 GemHVO NRW 

 
Grundsatz  

der Gesamtdeckung 
 

§ 20 GemHVO NRW 

Abbildung 37 „Wichtige gemeindliche Haushaltsgrundsätze“ 
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In anderen haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung sowie in Vorschriften der Gemeindehaus-
haltsverordnung sind weitere wichtige Haushaltsgrundsätze enthalten, die von der Gemeinde ebenso wie die in 
dieser Vorschrift enthaltenen Haushaltsgrundsätze zu beachten sind. 
 
 
4.2 Die Ausfüllung der Haushaltsgrundsätze 
 
Zur Ausfüllung der Haushaltsgrundsätze im NKF gehört, dass die Gemeinde nicht mehr ihre Haushaltswirtschaft 
nach den eingesetzten Finanzmitteln, Sachmitteln und Personaleinsatz (Input) ausrichtet, sondern vorrangig nach 
den erbrachten und zu erbringenden gemeindlichen Leistungen (Output). Mit dieser Umstellung ist eine neue 
Steuerung für die Gemeinde verbunden, die unter Einbeziehung des erzielbaren Ressourcenaufkommens und 
des entstehenden Ressourcenverbrauchs erfolgen soll. Gleichzeitig sollte eine Zusammenführung von Fach- und 
Ressourcenverantwortung erfolgen und die gemeindliche Haushaltswirtschaft durch die jeweils Verantwortlichen 
budgetmäßig ausgeführt (dezentrale Ressourcenverantwortung). Dieser Reformansatz erfordert, in den Gemein-
den verstärkt betriebswirtschaftliche Instrumente und Methoden zur Anwendung kommen zu lassen.  
 
Mit dem NKF sind deshalb bereits die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“, die doppelte Buchführung, die 
Produktorientierung, die Budgetierung, Ziele und Leistungskennzahlen, das Controlling, die Kosten- und Leis-
tungsrechnung u.a. eingeführt worden. Der gemeindliche Haushalt soll dabei das zentrale Steuerungs- und Re-
chenschaftsinstrument in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bleiben. Deshalb ist der jährliche Haushaltsplan 
der Gemeinde entsprechend zu gestalten. Im NKF enthält der Haushaltsplan der Gemeinde den Ergebnisplan, 
bei dem die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ zur Anwendung kommen. Er enthält auch den Finanzplan, bei 
dem die „Einzahlungen“ und die „Auszahlungen die zutreffenden Rechengrößen darstellen. Der gemeindliche 
Haushaltsplan enthält zudem noch produktorientierte Teilpläne, die unter Einbeziehung von örtlichen Steue-
rungsgesichtspunkten fachlich gegliedert und aufgestellt werden sollen (vgl. § 4 GemHVO NRW).  
 
In diese ortbezogenen Teilpläne sollen produktorientiert und steuerungsrelevant sowie unter Berücksichtigung der 
gemeindlichen Aufgabenerfüllung geeignete Ziele festgelegt sowie Leistungskennzahlen zur Zielerreichung be-
stimmt werden. Die örtlich bestimmten Ziele und Leistungskennzahlen sollen dabei von der Gemeinde zur Grund-
lage der Gestaltung ihrer Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden (vgl. 
§ 12 GemHVO NRW). Dabei darf auch das Ziel des NKF, die Generationengerechtigkeit zu beachten, nicht in das 
Belieben der Gemeinde gestellt sein (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). Es soll vielmehr zu einer langfristigen 
Orientierung bei den haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen der Gemeinde beitragen. 
 
 
5. Die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage 
 
Die Gemeinde muss entstehende Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen und aus Wertminderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage 
verrechnen. Derartige Erträge und Aufwendungen sind in der Weise in die gemeindliche Ergebnisrechnung ein-
zubeziehen, dass diese nachrichtlich nach dem Jahresergebnis anzugeben sind. Die Erträge und Aufwendungen 
berühren dadurch nicht die Haushaltsplanung und den Jahresabschluss. Ihr nachrichtlicher Ausweis nach dem 
Jahresergebnis im Ergebnisplan und zusammen mit den Aufwendungen aus den Wertminderungen von Finanz-
anlagen in der gemeindlichen Finanzrechnung steht dem nicht entgegen.  
 
Die Einbeziehung bewirkt dabei nicht, dass solche Erträge und Aufwendungen der Ausführung des gemeindli-
chen Haushaltsplans zugerechnet werden müssen. Die Erträge und Aufwendungen entstehen zwar aus der auf-
gegebenen Nutzung von gemeindlichen Vermögensgegenständen und der Wertminderungen von Finanzanlagen, 
sie sollen jedoch nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde ergebniswirksam zugerechnet werden. 
Die Gemeinde muss daher die Erträge und Aufwendungen, die mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, 
haushaltsmäßig nicht im Rahmen des gesetzlich bestimmten Haushaltsausgleichs berücksichtigen. Diese haus-
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haltsrechtliche Einordnung der Verrechnung baut auf der entsprechenden gesetzlichen Entscheidung des Lan-
desgesetzgebers auf, auch wenn der Gesetzgeber die Regelung über die Verrechnung mit der allgemeinen Rück-
lage in der Gemeindehaushaltsverordnung verankert hat.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1.  Zu Absatz 1 (Haushaltsgrundsätze): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Haushaltswirtschaft und stetige Aufgabenerfüllung): 
 
1.1.1 Die Inhalte der Vorschrift 
 
Die Reform des gemeindlichen Haushaltrechts ermöglicht eine verbesserte Umsetzung der allgemeinen und 
besonderen Haushaltsgrundsätze. Sie soll dazu beitragen, die gemeindliche Haushaltswirtschaft so zu planen 
und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben durch die Gemeinde gesichert ist. Die Gemeinden haben 
ihre gesamte Haushaltswirtschaft auf dieses Ziel auszurichten. Die Sicherung der gemeindlichen Aufgaben soll 
eine stetige, auf einen längeren Zeitraum ausgerichtete Erfüllung der Aufgaben gewährleisten. Die Gemeinde 
muss deshalb nicht nur im aktuellen Haushaltsjahr, sondern auch in den Folgejahren leistungsfähig sein. In die-
sem Zusammenhang steht das gesetzliche Gebot, die Gemeinde hat das Wohl ihrer Einwohner zu fördern, aber 
ebenso die Verpflichtung, die Gemeinde muss dafür Sorge tragen, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben 
(vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 10 Satz 1 GO NRW).  
 
Die haushaltsrechtliche Vorschrift beinhaltet zudem auch das Gebot der intergenerativen Gerechtigkeit. Dieses 
Gebot verlangt, die gemeindliche Haushaltswirtschaft so zu führen, dass künftige Generationen nicht unzumutbar 
belastet werden. Außerdem ist der Grundsatz durch die gesetzliche Bestimmung, dass die Gemeinden in Ver-
antwortung für die künftigen Generationen handeln, konkretisiert worden (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). Von 
der Gemeinde wird daher eine Abwägung der Verteilung von Nutzen und Lasten aus dem gemeindlichen Vermö-
gen und den Einkünften der Gemeinde verlangt. Diese Vorgabe muss sie bei ihrer örtlichen Haushaltsplanung 
und der Ausführung der Haushaltswirtschaft unter Beachtung der übrigen Haushaltsgrundsätze stetig im Blick 
haben, um langfristig die Handlungsmöglichkeiten für die künftigen Generationen zu erhalten.  
 
In diesem Zusammenhang ist im haushaltsmäßigen Sinne wegen des in der Vorschrift verwendeten Begriffs 
„Aufgaben“ von der Gemeinde haushaltswirtschaftlich nicht nach Auftragsangelegenheiten, Pflichtaufgaben oder 
freiwilligen Aufgaben zu unterscheiden. Der Begriff gibt auch keine Veranlassung, besondere qualitative Anforde-
rungen an die gemeindlichen Leistungen im Zusammenhang mit dem produktorientierten Haushalt der Gemeinde 
zu stellen. Welche Aufgaben in welcher Qualität von der Gemeinde erfüllt werden, unterliegt vorrangig den fachli-
chen Gegebenheiten und den dabei örtlich in Qualität und Quantität gesetzten Zielen der Gemeinde (vgl. § 12 
GemHVO NRW).  
 
Unter den Zielen und Zwecken der Vorschrift und dem damit verbundenen Handeln der Gemeinde umfasst der 
haushaltsrechtliche Begriff „Haushaltswirtschaft“ alles, was zur Vorbereitung, Aufstellung und Ausführung des 
gemeindlichen Haushaltsplans bis hin zur Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde 
gehört. Das Ausmaß der örtlichen Erfordernisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft kann dabei nicht allge-
mein bestimmt werden, sondern bedarf einer Konkretisierung durch die Gemeinde, weil die Art der gemeindlichen 
Aufgaben sehr vielgestaltig und von den örtlichen Verhältnissen abhängig ist.  
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1.1.2 Der Grundsatz der „Sicherung der Aufgabenerfüllung“ 
 
1.1.2.1 Die Zwecke des Grundsatzes 
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern dient stets der „Sicherung der Aufgabenerfül-
lung“ durch die Gemeinde. Diese Zweckbestimmung ist umfassend und deshalb als tragender Haushaltsgrund-
satz für die gemeindliche Haushaltswirtschaft sowohl für das laufende als auch für künftige Haushaltsjahre anzu-
sehen. Als Anknüpfungspunkt für die Aufgabenbestimmung ist § 3 GO NRW heranzuziehen, durch den die Auf-
gaben der Gemeinde bestimmt und abgegrenzt werden. Wegen der Vielzahl und der Verschiedenartigkeit der 
gemeindlichen Aufgaben mit einem theoretisch unbegrenzten Bedarf an Finanzmitteln ist eine ständige Bedarfs-
prüfung unter Berücksichtigung der örtlichen Aufgabenstellungen und der finanziellen Leistungsfähigkeit in jeder 
Gemeinde notwendig (Bedarfsdeckungsprinzip).  
 
Der Grundsatz der Sicherung der Aufgabenerfüllung schließt die Verpflichtung der Gemeinde zum Erhalt ihrer 
Leistungsfähigkeit und des dafür benötigten Vermögens sowie zur Erzielung der notwendigen Erträge bezogen 
auf das Haushaltsjahr als auch bezogen auf die Zukunft (auf Dauer) ein. Für die wirtschaftliche Lage und die 
Weiterentwicklung der Gemeinde kommt es daher auf die Ergebnisse der jährlichen Haushaltswirtschaft der Ge-
meinde an. Die Haushaltswirtschaft ist von der Gemeinde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und 
der Gesetze und anderer Vorschriften durchaus gestaltbar, auch wenn ggf. durch die Produkte der Gemeinde und 
deren Abnehmer ortsbezogene Beschränkungen bestehen.  
 
Die Sicherung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung soll auch dem künftigen Erhalt einer Vielzahl von Dienstleis-
tungen der Gemeinde und damit dem Nutzen der örtlichen Gemeinschaft dienen, denn die Gemeinde hat das 
Wohl ihrer Einwohner zu fördern (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Bei der Beurteilung der örtlichen Sachlage 
kommt es deshalb vielfach auf eine adressatenbezogene Betrachtung der Art und des Umfanges der gemeindli-
chen Aufgabenerfüllung an. Dabei darf auch der demografische Wandel nicht unberücksichtigt bleiben. Von der 
Gemeinde müssen daher altersspezifische und geschlechtsbezogene Anforderungen stärker in die gemeindliche 
Aufgabenerfüllung und damit in die Gestaltung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft einbezogen werden. 
 
Die in die Zukunft gerichtete Forderung nach Sicherung der Aufgabenerfüllung durch die Gemeinde setzt somit 
nicht nur eine sorgfältige Planung für das nächste Haushaltsjahr, sondern auch für die weiteren Jahre im Rahmen 
der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gemeinde voraus. Ein Bestandteil der Reform des Haushaltsrechts 
war deshalb, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan der Gemeinde zu integrieren 
(vgl. § 84 GO NRW). Aus diesen Gegebenheiten heraus soll der gemeindliche Haushaltsplan auch örtlich so 
gestaltet werden, dass er den Informationszwecken genügt. Der sich daran anschließende Jahresabschluss stellt 
dabei einen Indikator dar, der aufzeigen kann, inwieweit die Gemeinde noch dem Grundsatz der stetigen Aufga-
benerfüllung nachkommt. 
 
 
1.1.2.2 Die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft 
 
Für die Gemeinde besteht eine Verpflichtung zur Nachhaltigkeit ihrer Haushaltswirtschaft, die sich nicht nur im 
jährlichen Haushaltsausgleich nach Absatz 2 der Vorschrift wieder spiegelt. Es ist vielmehr erforderlich, dass die 
Gemeinde innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auch den gesetzlich vorgesehenen Haus-
haltsausgleich für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre erreicht (vgl. § 84 GO NRW). Bei einem 
jährlichen Haushaltsausgleich in einem mehrjährigen Planungszeitraum kann grundsätzlich das Vorhandensein 
der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde unterstellt werden, wenn nicht andere Anzeichen auf mögliche 
Einschränkungen hinweisen.  
 
Die Integration der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan der Gemeinde macht die 
Umsetzung des Grundsatzes der „Sicherung der Aufgabenerfüllung“ bzw. dessen Beachtung für die Adressaten 
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der gemeindlichen Haushaltswirtschaft transparent. Sie soll dazu beitragen, in Verantwortung für künftige Gene-
rationen zu handeln (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). Die gemeindliche Haushaltswirtschaft sollte deshalb 
entsprechend mit Sach- und Finanzzielen sowie Leistungskennzahlen verknüpft werden, bei denen die Zielerrei-
chung im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses gemessen wird (vgl. § 12 GemHVO NRW). Dabei um-
fasst die „stetige Erfüllung der Aufgaben“ insbesondere die nicht finanziellen Leistungen, also das Erreichen poli-
tischer Ziele, z.B. im Produktbereich „Soziale Leistungen“ oder „Bauen und Wohnen“ und nicht nur die örtlich 
gesetzten Finanzziele. 
 
Die Beurteilung der Sicherung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung bzw. der Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
bedarf der Vornahme einer Einschätzung der dafür maßgeblichen Tatsachen, die aber zuvor örtlich zu bestimmen 
und in ihrem Umfang zu ermitteln sowie zu bewerten sind. Die Prüfung anhand der Einhaltung von bestimmten 
Grenzwerten ist dafür allein nicht ausreichend. In diese Beurteilung kann z. B. einbezogen werden, ob die Ge-
meinde eine entsprechende Vorsorge trifft, um Risiken aus den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre soweit 
wie möglich zu minimieren. Sie muss ihre Haushaltswirtschaft so planen und ausführen, dass stets ein ausrei-
chendes Eigenkapital vorhanden ist und sie nicht gegen das Überschuldungsverbot verstößt. Ihre Verpflichtungen 
für Verlustübernahmen für gemeindliche Betriebe, soweit sie im Haushaltsjahr anfallen, muss die Gemeinde erfül-
len können. Ihre Verpflichtung zum Haushaltsausgleich darf dabei nicht außer Betracht bleiben. 
 
Der Grundsatz der „Sicherung der Aufgabenerfüllung“ steht auch mit den Grundsätzen der gemeindlichen Fi-
nanzmittelbeschaffung in Verbindung (vgl. § 77 GO NRW). Die Nachhaltigkeit der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft ist u.a. auch von der Stetigkeit ihrer Finanzmittelbeschaffung unter Beachtung der gesetzlichen Rangfolge 
abhängig. Die Nachhaltigkeit kommt bei der Aufnahme von Krediten dadurch zum Ausdruck, dass die mit der 
Kreditaufnahme übernommenen Verpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang 
stehen müssen (vgl. § 86 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Ihr kommt dadurch auch bei der Finanzierung von Investiti-
onen durch Fremdkapital eine herausgehobene Bedeutung zu. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft muss des-
halb über einen Finanzspielraum verfügen, sodass der aus der Kreditaufnahme neu hinzukommende Schulden-
dienst nicht zu Einschränkungen bei der gemeindlichen Aufgabenerfüllung führt. Daran knüpft auch das Verbot 
der Überschuldung als allgemeiner Haushaltsgrundsatz an (vgl. Absatz 7 der Vorschrift). 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft): 
 
1.2.1 Allgemeine Grundlagen  
 
Nach der Vorschrift hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Der 
Haushalt der Gemeinde ist und bleibt dabei das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft. Im Ergebnisplan des Haushaltsplans der Gemeinde sind deshalb die dem 
Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen und im Finanzplan 
die Einzahlungen und Auszahlungen (vgl. §§ 2 und 3 GemHVO NRW). Der Haushaltsplan enthält aus Steue-
rungsgesichtspunkten außerdem noch produktorientierte Teilpläne (vgl. § 4 GemHVO NRW). Die Teilpläne sind 
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten von der Gemeinde eigenverantwortlich aufzustellen. Sie sind 
mit den örtlich messbaren Zielen und gemeindlichen Leistungen zu verknüpfen. Dadurch können auch die vom 
Rat der Gemeinde beabsichtigten Zwecksetzungen und geplanten Wirkungen sichtbar gemacht werden.  
 
Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen daher insgesamt produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung 
des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie 
Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt und in eine örtliche Zielhierarchie eingebunden werden. Diese Ziele und 
Kennzahlen sollen dabei von der Gemeinde zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgs-
kontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden (vgl. § 12 GemHVO NRW). Dadurch werden sowohl die ge-
meindlichen Leistungen messbar und hinsichtlich ihrer Wirkungen auf die Adressaten der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft sowie auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde beurteilungsfähig. Die Gemeinde muss 
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den Vorgaben der haushaltsrechtlichen Vorschriften nachkommen sowie eine an ihren Zielen orientierte Langfris-
tigkeit bei den haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen erreichen. 
 
 
1.2.2 Die Beachtung von Haushaltsgrundsätzen 
 
1.2.2.1 Die Ausgangslage 
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft erfordert grundsätzliche Gebote und Vorgaben, denn das jährliche haus-
haltswirtschaftliche Handeln ist nicht in das Belieben der Gemeinde gestellt. Die allgemeinen und speziellen 
Haushaltsgrundsätze stellen dabei Anforderungen und Regeln dar, die von der Gemeinde zu beachten sind. Die 
Vorschrift enthält daher allgemeine Verpflichtungen für die Gemeinde, die im haushaltsrechtlichen Sinne als 
Haushaltsgrundsätze gelten. Die Haushaltsgrundsätze stellen unbestimmte Rechtsbegriffe dar, die der Gemeinde 
im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts einen erheblichen Gestaltungsspielraum einräumen und die Anwen-
dung des wirtschaftlichen Prinzips bei der gemeindlichen Aufgabenerfüllung verstärken sollen.  
 
Die gemeindlichen Haushaltsgrundsätze lassen sich in eine Vielzahl von Kategorien einteilen, z.B. Haushalts-
grundsätze für die Veranschlagung, die Ausführung und die Abrechnung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, 
auf die an dieser Stelle aber verzichtet wird. Auch die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung stellen Haus-
haltsgrundsätze dar. Solche gemeindlichen Tatbestände oder Sachverhalte werden dann i.d.R. durch besondere 
Einzelvorschriften, z.B. in der Gemeindehaushaltsverordnung, haushaltsrechtlich näher ausgestaltet. Den in der 
Vorschrift ausdrücklich benannten Haushaltsgrundsätzen „Wirtschaftlichkeit“, „Effizienz“ und „Sparsamkeit“ 
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. 
 
 
1.2.2.2 Der Haushaltsgrundsatz „Wirtschaftlichkeit“ 
 
Dem Haushaltsgrundsatz „Wirtschaftlichkeit“ kommt wegen seiner ausdrücklichen Nennung in der Vorschrift eine 
besondere Bedeutung zu. Er ist im gemeindlichen Bereich grundsätzlich auf das Verhältnis von Finanzmittelein-
satz der Gemeinde und das zu erzielende Ergebnis ausgerichtet. Die Anwendung des Grundsatzes soll aber 
auch eine Beurteilung des möglichst produktiven Einsatzes der bei der Gemeinde verfügbaren Ressourcen be-
wirken. Dabei findet regelmäßig das „Minimax-Prinzip“ Anwendung, nachdem die Gemeinde im Rahmen ihrer 
Haushaltsplanung eine ziel- und zweckgerichtete örtliche Entscheidung treffen soll.  
 
Das gesetzte Ziel soll dabei entweder mit einem Minimum an Ressourcen erreicht werden oder mit den zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen soll ein maximales Ergebnis erreicht werden. Für die Gemeinde soll dabei haus-
haltswirtschaftlich nicht gelten, immer eine Gewinnmaximierung zu erreichen. Sie muss vielmehr ergebnisorien-
tiert versuchen, den optimalen Ressourceneinsatz bei der gemeindlichen Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr zu 
erreichen. Es besteht deshalb auch keine Verpflichtung für die Gemeinde, für die Durchführung einer örtlichen 
Maßnahme nur das niedrigste Angebot anzunehmen und umzusetzen.  
 
In einer Gesamtbetrachtung soll die Gemeinde unter Einbeziehung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung prüfen 
und beurteilen, welche Maßnahmen örtlich wirtschaftlich und angemessen sind, sodass es zu einem vertretbaren 
sachgerechten Ergebnis kommt. Dazu gehört, bei investiven Maßnahmen die Wirtschaftlichkeit anhand des ge-
samten Lebenszyklus des Objekts zu betrachten und alle voraussichtlichen Kosten in diesem Zeitraum in die 
Gesamtbetrachtung einzubeziehen, z. B. auch die Folgekosten. Eine Reduzierung der Ermittlung und Bewertung 
der Wirtschaftlichkeit auf einen kürzeren Zeitraum, z. B. bei Leasing- und ÖPP-Projekten, entspricht nicht der 
Zielsetzung dieses Haushaltsgrundsatzes.  
 
Die Gemeinde hat bei der Entscheidung über die Wirtschaftlichkeit ihres haushaltswirtschaftlichen Handelns ei-
nen weiten Gestaltungsspielraum im Rahmen ihrer Eigenverantwortlichkeit. Sie soll bei der Gesamtbetrachtung 
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der Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme nicht nur die Auswirkungen auf ihre Ressourcen und auf die Finanzmittel 
beurteilen, sondern dabei auch die Wirkungen ihres Handelns im Blick haben und bewerten. Die Gemeinde muss 
dabei eine zukunftsorientierte Lösung unter Berücksichtigung ihrer selbst gesetzten Ziele suchen und eine Nach-
haltigkeit durch den Einsatz ihrer Ressourcen anstreben.  
 
 
1.2.2.3 Der Haushaltsgrundsatz „Effizienz“ 
 
Der Haushaltsgrundsatz „Effizienz“ soll bei der Gemeinde die Berücksichtigung von Leistungswirkungen bezogen 
auf die Adressaten in die gemeindliche Haushaltswirtschaft einführen. Die Gemeinde soll daher für ihre Aufga-
benerfüllung auch die Wirkungen aus dem wirtschaftlichen Handeln nach produktorientierten Zielen und unter 
Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs 
ermitteln und messen. Diesem Haushaltsgrundsatz kommt daher eine Signalwirkung zu.  
 
Die Gemeinde soll daher die Wirkungen ihres Handelns in der gemeindlichen Haushaltsplanung, in der Haus-
haltsausführung, aber auch bei der Haushaltsrechnung im Blick haben. Dazu muss grundsätzlich vom Leitbild der 
Gemeinde und von den jahresbezogenen produktorientierten Zielen und Leistungskennzahlen sowie der Zieler-
reichung ausgegangen werden, um die Wirkungen messen zu können. Die Vorgabe, dafür geeignete sachliche 
Festlegungen zu treffen, verlangt dabei von der Gemeinde nichts Unmögliches, auch wenn es bei der Vielzahl der 
örtlichen Aufgaben nicht immer einfach sein dürfte, zutreffende Ziele und Leistungskennzahlen unter Berücksich-
tigung der Wirkungen festzulegen. Nach einer Entwicklungszeit dürfte sich die Wirksamkeit des haushaltswirt-
schaftlichen Handelns der Gemeinde bezogen auf seine Zielerreichung in geeigneter Weise messen lassen. 
 
 
1.2.2.4 Der Haushaltsgrundsatz „Sparsamkeit“ 
 
Der Haushaltsgrundsatz „Sparsamkeit“ soll die Gemeinde dazu veranlassen, bei der Erledigung ihrer Aufgaben 
zu prüfen, wie die gemeindlichen Aufgaben bei vernünftiger sachlicher Betrachtung angemessen wahrgenommen 
und finanziert werden können. Er steht in enger Verbindung mit dem Vorsichtsprinzip (vgl. § 32 Absatz 1 Nummer 
3 GemHVO NRW). Die Vorgabe, die Haushaltswirtschaft sparsam zu führen, verlangt von der Gemeinde, dass 
sie ihre Maßnahmen möglichst kostengünstig durchführt und die Finanzmittel nur zu dem Zeitpunkt verbraucht, zu 
dem diese benötigt werden. Sie soll dabei berücksichtigen, dass die für die Haushaltsausführung vom Rat be-
schlossenen Ermächtigungen im gemeindlichen Haushaltsplan eine Höchstgrenze für die im Haushaltsjahr ver-
fügbaren Haushaltsmittel darstellen, sofern nicht in zulässiger Weise bedarfsgerecht Änderungen erfolgen. 
 
Der Grundsatz soll darüber hinaus die Gemeinde dazu anhalten, alle ihre Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten 
zu nutzen und auch bestehende Ansprüche rechtzeitig und vollständig geltend zu machen und einzuziehen. Die-
ser Haushaltsgrundsatz hat somit auch eine Schutzfunktion für das Budgetrecht des Rates. Er soll gleichzeitig zur 
Sicherung des gesetzlich geforderten Haushaltsausgleichs beitragen. Die Anwendung dieses Grundsatzes darf 
jedoch insgesamt die erforderliche Aufgabenerledigung durch die Gemeinde nicht beeinträchtigen, sodass auch 
das Kriterium der Zumutbarkeit wichtig ist. Die Gemeinde soll ihren Handlungsspielraum sachgerecht ausfüllen. 
Eine wirtschaftliche Haushaltsführung steht dabei einem sparsamen Handeln grundsätzlich nicht entgegen. 
 
 
1.2.2.5 Der Haushaltsgrundsatz „Haushaltsausgleich“ 
 
Die Verpflichtung der Gemeinde zum jährlichen Haushaltsausgleich hat so eine große Bedeutung, dass diese 
Vorgabe für die Gemeinde als ein eigenständiger Haushaltsgrundsatz angesehen werden kann. Dessen Gewicht 
als Haushaltsgrundsatz wird dabei auch dadurch belegt, dass für die Regelungen darüber ein eigener Absatz in 
dieser Vorschrift besteht. Die Gemeinde ist nach diesem Grundsatz verpflichtet, ihren Haushalt in jedem Jahr im 
Rahmen ihrer Haushaltsplanung sowie des Jahresabschlusses auszugleichen. Der Haushaltsausgleich ist dabei 
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kein Selbstzweck. Vielmehr soll durch die ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich die 
Lasten der Gemeinde durch Erträge gedeckt und eine nachhaltige Haushaltswirtschaft gewährleistet werden.  
 
 
1.2.2.6 Der Haushaltsgrundsatz „Intergenerative Gerechtigkeit“ 
 
Im Zusammenhang mit den gesetzlich bestimmten haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen und den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung ist der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit für das gesamte Handeln der 
gemeindlichen Verwaltung gesetzlich bestimmt worden (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). Im Zusammenhang 
damit steht auch die Bestimmung für die Gemeinde, ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die 
Gemeindefinanzen gesund bleiben (vgl. § 10 Satz 1 GO NRW). Der besondere Grundsatz beinhaltet daher, dass 
die Gemeinde heute in Verantwortung für die künftigen Generationen handeln muss.  
 
Der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit soll zur zeitlichen sachgerechten Verteilung von Nutzen und 
Lasten im gemeindlichen Bereich beitragen. Die Gemeinde muss daher bei ihrer Haushaltsplanung und Haus-
haltsausführung zusammen mit den übrigen gemeindlichen Haushaltsgrundsätzen immer im Blick haben, auch 
den künftigen Generationen ausreichende Handlungsmöglichkeiten zu erhalten. Die zeitliche Perspektive dafür 
geht dabei über die fünfjährige mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde hinaus. 
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Haushaltsgrundsatz „Beachtung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts“): 
 
Die Gemeinden sind über die Länder auch in die staatliche Konjunkturpolitik einbezogen. Diese Sachlage wird 
durch die Vorschrift aufgegriffen. Die allgemein gehaltene Verpflichtung für die Gemeinde, im Rahmen ihrer 
Haushaltswirtschaft auch den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen, 
betont ihre Mitverantwortung für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Landes. Die Gemeinden werden 
dadurch in die Verpflichtung des Landes einbezogen und sollen grundsätzlich keine Maßnahmen ergreifen, die 
zur Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts beitragen können. Sie haben deshalb auch darauf hinzu-
wirken, dass ihre Haushaltswirtschaft den allgemeinen konjunkturpolitischen Erfordernissen nicht entgegensteht 
(vgl. Art. 109 Absatz 2 GG i.V.m. §§ 1 und 16 StWG). Über diese ausdrückliche Vorsorge hinaus dürften die Ver-
pflichtungen der Gemeinde erst dann näher bestimmt werden, wenn ein Bedarf dafür konkret besteht. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Jährlicher Haushaltsausgleich): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Verpflichtung zum Haushaltsausgleich): 
 
Im NKF sind im Rahmen des gesetzlichen Haushaltsausgleichs der vollständige Ressourcenverbrauch und das 
Ressourcenaufkommen der Gemeinde zu berücksichtigen. Der gesetzliche Haushaltsausgleich bezieht sich da-
bei nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes der Gemeinde, sondern auf den Erhalt des gemeindlichen 
Vermögens zur Sicherung der stetigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben. Für die Gemeinde ist es deshalb 
auch nicht zulässig, zur Erreichung des Haushaltsausgleichs das aufgenommene Fremdkapital ertragsmäßig zu 
erfassen. Eine solche haushaltsmäßige Vorgehensweise wäre auch systemwidrig, weil die Gemeinde nur Kredite 
nur für Investitionen aufnehmen darf (vgl. § 86 Absatz 1 GO NRW). 
 
Die Vorgabe, dass der gemeindliche Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss, 
stellt eine einfache und nachvollziehbare Systematik dar. Diese Sachlage ist dann gegeben, wenn nach dem 
Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder 
übersteigt. Die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“, die der Erfassung und Veranschlagung der gemeindlichen 
Ressourcen dienen, stellen dabei geeignete Messgrößen dar. Es besteht deshalb Anlass oder eine Notwendigkeit 
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für "Bereinigungsrechnungen", um eine Vergleichbarkeit zu schaffen. Am Jahresergebnis im Ergebnisplan lässt 
sich daher die Erfüllung der gemeindlichen Plicht zum Haushaltsausgleich ablesen.  
 
Der gesetzlich bestimmte jährliche Haushaltsausgleich ist dabei kein Selbstzweck. Die Verpflichtung dazu soll 
verhindern, dass durch die Anhäufung jährlicher Fehlbeträge die künftigen Handlungsspielräume der Gemeinde 
eingeengt werden. Außerdem soll das gemeindliche Eigenkapital nicht aufgezehrt und dadurch die stetige Aufga-
benerfüllung der Gemeinde auf Dauer gefährdet werden. Die Gemeinde soll deshalb dafür Sorge tragen, dass 
auch ein Soll-Ausgleich in den Planungsjahren in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erreicht wird 
(vgl. § 84 GO NRW). Durch die ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich in den Jahren 
des fünfjährigen Planungszeitraums soll auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinde im Sinne der 
Generationengerechtigkeit gewährleistet werden.  
 
Eine über den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung der Gemeinde hinausgehende weitere Ausgleichsver-
pflichtung, z. B. bezogen auf die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde bedarf es im NKF nicht. Durch den Finanzplan 
als Teil des gemeindlichen Haushaltsplans und der Finanzrechnung als Teil des gemeindlichen Jahresabschlus-
ses werden in ausreichendem Maße die Finanzmittelherkunft und die Finanzmittelverwendung im jeweiligen 
Haushaltsjahr nachgewiesen (vgl. § 3 GemHVO NRW). Die Gemeinde muss im Sinne der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft deshalb neben dem Erreichen des Haushaltsausgleichs im Ergebnisplan und in der Ergebnisrech-
nung mit der gleichen Sorgfalt auch auf die Entwicklung ihrer Liquidität und die Sicherstellung ihrer Zahlungsfä-
higkeit achten (vgl. § 75 Absatz 6 i.V.m. § 89 Absatz 1 GO NRW). 
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Haushaltsausgleichsregel): 
 
Nach der Vorschrift ist der jährliche gemeindliche Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die 
Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Durch diese auf das gemeindliche Haus-
haltsjahr bezogene Ausgleichsregel im NKF müssen die gesamten voraussichtlich zu erzielenden Erträge min-
destens die Höhe der vorgesehenen bzw. voraussichtlich entstehenden Aufwendungen erreichen (decken). Diese 
Vorgaben gelten ausdrücklich sowohl im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung (Ausgleich in der Pla-
nung) als auch im Rahmen des Jahresabschlusses der Gemeinde (Ausgleich in der Rechnung).  
 
Der in der Vorschrift enthaltene Zusatz bei der Haushaltsausgleichsregel „oder übersteigt“ ist dem Verbot der 
Überschuldung in § 75 Absatz 7 GO NRW geschuldet. Grundsätzlich ist es aufgrund der Eigenständigkeit der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft selbstverständlich, dass bei höheren Erträgen als Aufwendungen im Haus-
haltsjahr die Gemeinde die Pflicht zum Haushaltsausgleich erfüllt. Der Zusatz verdeutlicht deshalb und muss 
pflichtgemäß von der Gemeinde berücksichtigt werden, wenn eine Überschuldung eingetreten ist, denn es be-
steht ein Verbot der Überschuldung für die Gemeinde.  
 
Die Gemeinde kann die eingetretene Überschuldung aber nur beseitigen, wenn sie aus ihrer Haushaltswirtschaft 
heraus auch Überschüsse erzielt bzw. erzielen darf. Bei der gemeindlichen Haushaltsplanung muss deshalb 
bereits ein Jahresüberschuss als Zielvorgabe für die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gewollt 
sein. Durch ein entsprechendes Bemühen der gemeindlichen Verwaltung als ausführende Stelle des gemeindli-
chen Haushaltsplans, der für die Haushaltsausführung bindend ist, soll dieses Ziel möglichst auch erreicht wer-
den (vgl. § 79 Absatz 3 Satz 2 GO NRW).  
 
In den Fällen, in denen die für das Haushaltsjahr geplanten Erträge nicht erzielt werden und daher die entstande-
nen Aufwendungen die Erträge in dieser Periode übersteigen, verringert sich in diesem Maße das gemeindliche 
Vermögen (Eigenkapital). Ein ausgeglichener Haushalt der Gemeinde kann gleichwohl nicht als gesund im Sinne 
der Regelung des § 10 Absatz 1 Satz 1 GO NRW bezeichnet werden, wenn der Haushaltsausgleich nur durch 
eine rücksichtslose Inanspruchnahme der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen oder durch 
Heranziehung anderer Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erreicht werden kann. 
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Ein unausgeglichener gemeindlicher Haushalt birgt Gefahren für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde in sich und 
kann zu Einschränkungen bei den politischen Entscheidungsmöglichkeiten des Rates der Gemeinde führen. Um 
negative Auswirkungen auf die Zukunft zu erkennen und zu vermeiden, dass auch in den Folgejahren das ge-
meindliche Eigenkapital weiter aufgezehrt wird, ist ausdrücklich bestimmt worden, die fünfjährige Ergebnis- und 
Finanzplanung in den Haushaltsplan einzubeziehen. Zudem soll jedes Planungsjahr der mittelfristigen Ergebnis-
planung ausgeglichen sein (vgl. § 84 GO NRW). Außerdem müssen bei einer Haushaltssatzung für zwei Haus-
haltsjahre die Festsetzungen getrennt für jedes Haushaltsjahr bestimmt und ausgewiesen werden (vgl. § 78 Ab-
satz 3 Satz 2 GO NRW), denn die Haushaltsausgleichsregel muss jeweils auf das einzelne Haushaltsjahr ange-
wendet werden.  
 
Auf diesen Grundlagen bauen der gemeindliche Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung auf, denn der jährliche 
Haushaltsausgleich wird an dem darin ausgewiesenen Jahresergebnis (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) 
gemessen. In § 79 GO NRW wird daher ausdrücklich bestimmt, dass der gemeindliche Haushaltsplan die im 
Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen in einem Ergebnisplan ent-
halten muss, der nach dem Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut ist (vgl. § 3 GemHVO NRW). Die ordentli-
chen und die außerordentlichen Ergebniskomponenten werden deshalb getrennt voneinander aufgezeigt. Der 
gemeindliche Haushaltsausgleich wird dabei auf der Grundlage des im gemeindlichen Ergebnisplan ausgewiese-
nen Jahresergebnisses bestimmt. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan daher der wichtigste Bestandteil 
des Haushaltsplans der Gemeinde.  
 
 
2.3 Zu Satz 3 (Fiktion des Haushaltsausgleichs): 
 
Die Berücksichtigung des vollständigen Ressourcenverbrauchs, der den Werteverzehr des gemeindlichen Ver-
mögens durch Abschreibungen (im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung) einschließt, hat erhebliche Aus-
wirkungen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft. Diese Sachlage erfordert einen erweiterten Spielraum der 
Gemeinden, der es ihnen ermöglicht, eigenverantwortlich eine haushaltswirtschaftlich verträgliche Anpassung 
ihres örtlichen Haushalts an die o.a. Ausgleichsregel des Ressourcenverbrauchskonzeptes vornehmen zu kön-
nen. Die Regelung trägt diesem Erfordernis Rechnung, nach der der Haushalt als ausgeglichen gilt, sofern der 
Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichs-
rücklage, die Teil des Eigenkapitals ist, gedeckt werden kann.  
 
Mit der gesetzlichen Fiktion des Haushaltsausgleichs wird verdeutlicht, dass einerseits die materielle Ausgleichs-
regel uneingeschränkt Geltung beansprucht, andererseits die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage mit einer 
geordneten Haushaltswirtschaft noch in Einklang steht, auch wenn ihre Inanspruchnahme bereits zu einer an sich 
regelwidrigen Verringerung des Eigenkapitals führt. Dieser Sachverhalt hat zur Folge, dass die Inanspruchnahme 
der Ausgleichsrücklage durch die Gemeinde nicht zu Maßnahmen ihrer Aufsichtsbehörde führt. Der Fiktion des 
Haushaltsausgleichs liegt dabei auch die Erkenntnis zugrunde, dass nicht aus jeder Verringerung des gemeindli-
chen Eigenkapitals gefolgert werden kann, die Haushaltswirtschaft der Gemeinde sei dadurch dauerhaft gefähr-
det. Ihre Inanspruchnahme zeigt vielmehr, dass die voraussichtlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr regelwid-
rig nicht durch Erträge „gedeckt“ werden können. 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die zulässige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage für den 
„fiktiven Haushaltsausgleich“ weder in den Ergebnisplan noch in die Ergebnisrechnung ertragswirksam einzube-
ziehen ist. In der gemeindlichen Haushaltssatzung wird für solche Fälle lediglich im Rahmen der Festsetzungen 
bestimmt, dass eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage voraussichtlich erforderlich wird (vgl. § 78 Absatz 
2 Nummer 2 GO NRW). Erst im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses (vgl. §§ 95 und 96 GO NRW) ist 
dann erkennbar, ob der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresfehlbetrag mit der bilanzierten Ausgleichs-
rücklage verrechnet werden kann, sodass der „fiktive“ Haushaltsausgleich als erreicht angesehen werden kann. 
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3. Zu Absatz 3 (Gestaltung der Ausgleichsrücklage): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Bilanzierung): 
 
3.1.1 Der Ansatz der Ausgleichsrücklage 
 
Die Vorschrift bestimmt die Ausgleichsrücklage näher und regelt deren Bemessung. Die Ausgleichsrücklage ist 
ein Teil des Eigenkapitals der Gemeinde, jedoch darin eine Rücklage eigener Art. Sie ist deshalb nicht ein Teil 
der allgemeinen Rücklage, die auf der Passivseite der Bilanz gesondert als „Restposten“ im Bilanzbereich „Ei-
genkapital“ anzusetzen ist. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbetrag aus der Ergebnis-
rechnung mit dem gemeindlichen Eigenkapital zu verrechnen. Durch diesen Vorgang kann der gesetzlich gefor-
derte Haushaltsausgleich in Form des "fiktiven Haushaltsausgleichs" von der Gemeinde erreicht werden. Diese 
haushaltsmäßige Sachlage bedarf einer entsprechenden Festsetzung in der gemeindlichen Haushaltssatzung, 
wenn nach der gemeindlichen Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr voraussichtlich ein Fehlbetrag entstehen 
und dafür im Rahmen des gemeindlichen  Jahresabschlusses das gemeindliche Eigenkapital in Anspruch ge-
nommen werden soll (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW).  
 
Die Ausgleichsrücklage ist zwingend als gesonderter Posten auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz im 
Bilanzbereich "Eigenkapital" anzusetzen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 1.3 GemHVO NRW). Sie muss deshalb 
mindestens einen Wertansatz in Höhe von einem Euro ausweisen und darf höchstens den Betrag von einem 
Drittel des Eigenkapitals als Bestand bzw. als bilanzieller Wertansatz aufweisen. Die Gemeinde hat in diesem 
Zusammenhang im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss bedarfsgerechte Angaben zur Inanspruchnahme 
oder zur Auffüllung der Ausgleichsrücklage zu machen. Sie kann dazu auch eine Zeitreihe aufbauen, die mindes-
tens mit dem Vorvorjahr des Haushaltsjahres beginnen sollte. Zu einer sachgerechten und erforderlichen Nach-
vollziehbarkeit sollte bei den "abgerechneten" Jahren neben dem tatsächlichen Wert auch der zulässige Wertan-
satz (Höchstbetrag) angeben werden.  
 
 
3.1.2 Die Zwecke der Ausgleichsrücklage 
 
Die Ausgleichsrücklage soll der Gemeinde den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den ge-
setzlich bestimmten Haushaltsausgleich auch in den Jahren zu erreichen, in denen nicht in einem ausreichenden 
Maße die notwendigen Erträge zur Deckung der entstehenden Aufwendungen zu erzielen sind. Diese Sachlage 
erfordert, die Ausgleichsrücklage so zu bemessen, dass die Gemeinde auch nach deren vollständiger Inan-
spruchnahme noch die stetige Aufgabenerfüllung gewährleisten kann und dieses ohne nähere Prüfung der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde erkennbar ist. Der Umfang des gesamten Eigenkapitals der Gemeinde kann dabei 
wichtige und eindeutige Hinweise auf die Stabilität der gemeindlichen Haushaltswirtschaft liefern. Es ist dabei zu 
berücksichtigen, dass eine dauernde Verringerung des gemeindlichen Eigenkapitals letztlich zur Überschuldung 
der Gemeinde führt.  
 
Die gemeindliche Ausgleichsrücklage soll deshalb eine überjährige Pufferfunktion wahrnehmen, vergleichbar mit 
dem Ergebnisvortrag bei den gemeindlichen Eigenbetrieben. Die Gemeinde soll dadurch überjährige Verschie-
bungen auffangen können, die sich aus den Schwankungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft in einem 
mehrjährigen Zeitraum ergeben. Die Ausgleichsrücklage ist so bemessen worden, damit Fehlbeträge in der Er-
gebnisrechnung, die in ihrer Höhe die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde noch nicht nachhaltig gefährden, 
mit dem Eigenkapital unmittelbar verrechnet werden können. Diese Gesamtsicht auf die gemeindliche Haus-
haltswirtschaft bedingt unter Beachtung der Haushaltsausgleichsvorschriften, dass Jahresfehlbeträge oder Jahre-
süberschüsse in den einzelnen Teilrechnungen nicht unmittelbar mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden 
dürfen (vgl. § 40 GemHVO NRW). 
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Der Verzicht auf eine Genehmigungspflicht für die Verringerung des gemeindlichen Eigenkapitals bis zur Aus-
schöpfung der Ausgleichsrücklage macht dabei deutlich, dass die Verantwortung für die Bewältigung von Haus-
haltskrisen in einer kleineren Größenordnung bei der Gemeinde im Rahmen ihrer gesetzlichen Eigenverantwor-
tung und Selbstverwaltung liegt. Die Genehmigungspflicht nach dem Ausschöpfen der Ausgleichsrücklage, also 
bei einer Verringerung der allgemeinen Rücklage, bringt ein Einschreiten der Aufsichtsbehörde mit sich (vgl. nach 
§ 75 Absatz 4 GO NRW). In solchen Fällen wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde ihre haushaltswirt-
schaftliche Krise oftmals nicht mehr zügig allein bewältigen kann. 
 
 
3.2 Zu den Satz 2 (Bemessung der Ausgleichsrücklage): 
 
3.2.1 Die Bemessung nach dem gemeindlichen Eigenkapital 
 
Das Ziel der Begrenzung des Eigenkapitalabbaus ist die Verhinderung von nicht mehr beherrschbaren haus-
haltswirtschaftlichen Defiziten, die zum Eigenkapitalabbau bzw. dem vollständigen Verzehr des Eigenkapitals 
führen. Das Abrutschen einer Gemeinde in ein negatives Eigenkapital ist dann unmittelbar zu befürchten, wenn 
der jährliche Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung im Umfang von mehr als einem Drittel des am Beginn des 
Haushaltsjahres vorhandenen Eigenkapitals als Fehlbetrag ausgewiesen wird. In einem solchen Fall wäre es bei 
einem unterstellten gleichbleibenden Fehlbetrag zu befürchten, dass das gemeindliche Eigenkapital innerhalb von 
drei Jahren aufgezehrt wird. Diesen Zeitraum muss die Gemeinde deshalb umgehend nutzen, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um den Verzehr ihres Eigenkapitals nachhaltig zu stoppen. Er steht auch durch die 
Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnisplanung in den Haushaltsplan ständig in ihrem Blickfeld. 
 
Mit dem gesetzlich festgelegten Wert von maximal einem Drittel des Eigenkapitals für die gemeindliche Aus-
gleichsrücklage soll sichergestellt werden, dass die haushaltswirtschaftlichen Defizite - anders als bei einem un-
begrenzten Verlustvortrag - der Höhe nach begrenzt werden, damit die Gemeinde noch ausreichend Zeit zur 
Verfügung hat, eine ggf. drohende Überschuldung zu verhindern. Als Bezugsgröße dafür ist in der gemeindlichen 
Bilanz nur die allgemeine Rücklage als frei verwendbares Eigenkapital der Gemeinde heranzuziehen, nicht je-
doch zweckgebundenes oder in anderer Weise gebundenes Kapital, das z. B. in der gemeindlichen Bilanz in 
Sonderrücklagen angesetzt ist.  
 
Diese Bemessung ist auch die Ausgangslage für die Ermittlung der Feststellung, ob eine Überschuldung der 
Gemeinde vorliegt, denn dafür dürfen nur die Eigenkapitalbestandteile „Allgemeine Rücklage“, „Ausgleichsrückla-
ge“ und „Jahresüberschuss/-Jahresfehlbetrag“ summiert werden. Die Nichtberücksichtigung von Sonderrücklagen 
ist wegen des gesetzlich bestimmten Haushaltsausgleichssystems geboten. Daran schließt sich auch das Verbot 
in § 43 Absatz 4 Satz 4 GemHVO NRW an, nach dem die Bildung von Sonderrücklagen für selbst gewählte Zwe-
cke durch die Gemeinde unzulässig ist. Die Festlegung des einheitlichen Anteils der Ausgleichsrücklage am ge-
meindlichen Eigenkapital führt dazu, dass die Gemeinden mit hohem Eigenkapital in einem größeren Umfang 
entstandene Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage abdecken können. Die Gemeinden mit weniger Eigenka-
pital verfügen umgekehrt über einen geringeren Puffer. Dieser Wirkungszusammenhang soll die Gemeinden mit 
einem geringeren Eigenkapital rechtzeitig vor der Überschuldung bewahren.  
 
Der Teil des Eigenkapitals, der als Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage möglich wäre, bestimmt sich nach dem 
zum Abschlussstichtag vorhandenen gemeindlichen Eigenkapital. Die Gemeinde ist dadurch nicht verpflichtet, 
ihre Ausgleichsrücklage zu jedem Abschlussstichtag anzupassen, soweit der tatsächliche Bestand den gesetzlich 
erlaubten (zulässigen) Höchstbetrag übersteigt. Sie darf aber auch die Ausgleichsrücklage nicht durch eine Ver-
ringerung der allgemeinen Rücklage bis zum zulässigen Höchstbetrag "anpassen". Die gesetzliche Festlegung 
erlaubt daher der Gemeinde auch nicht, über den tatsächlichen Bestand der Ausgleichsrücklage zum Abschluss-
stichtag und einen Jahresüberschuss des Haushaltsjahres hinaus, eine mögliche Differenz zum zulässigen 
Höchstbetrag durch eine Umschichtung aus der allgemeinen Rücklage aufzufüllen.  
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Andererseits ist die Gemeinde auch nicht verpflichtet, den tatsächlichen Bestand der Ausgleichsrücklage zu ver-
ringern bzw. in die allgemeine Rücklage umzuschichten, wenn ein neuer Höchstbetrag für die Ausgleichsrücklage 
aufgrund einer Verringerung der allgemeinen Rücklage durch eine zulässige unmittelbare Verrechnung von ge-
meindlichen Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage entsteht. Die Gemeinde wird durch das gesetzliche 
Haushaltsausgleichssystem jedoch angehalten, bei entstandenen Überschüssen in der Ergebnisrechnung die 
Ausgleichsrücklage bis zum zulässigen Höchstbetrag als Wertansatz in der gemeindlichen Bilanz ihre Ausgleichs-
rücklage aufzufüllen.  
 
 
3.2.2 Die Auffüllung der Ausgleichsrücklage 
 
3.2.2.1 Die Einhaltung des zulässigen Höchstbetrages  
 
Durch die gesetzliche Bestimmung, dass die Gemeinde der Ausgleichsrücklage erzielte Jahresüberschüsse zu-
führen kann, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat, besteht 
die Möglichkeit für die Gemeinde, in einem Jahresabschluss den gesetzlich zulässigen Höchstbetrag tatsächlich 
zu erreichen. Sofern jedoch der tatsächliche Bestand der Ausgleichsrücklage dem gesetzlich bestimmten 
Höchstbetrag entspricht, ist für die Gemeinde eine Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage 
nicht zulässig. Die Gemeinde ist daher dann zur Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage bis 
zum gesetzlich zulässigen Höchstbetrag befugt, wenn die Ausgleichsrücklage einen Bestand unterhalb des zu-
lässigen Höchstbetrages aufweist, weil die Gemeinde in einmal oder mehrmals ihren Jahresfehlbetrag mit der 
Ausgleichsrücklage verrechnet und damit die Rücklage teilweise oder vollständig "verbraucht" hat.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Ausgleichsrücklage in gemeindlichen Jahresabschlüssen nur 
wieder im Rahmen der Beseitigung einer eingetretenen Überschuldung in Abhängigkeit vom Bestand der allge-
meinen Rücklage zum Abschlussstichtag "insgesamt neu" gebildet werden darf. Nach dieser einmaligen "Neubil-
dung" darf die Ausgleichsrücklage in nächsten Haushaltsjahren darf nur noch durch Jahresüberschüsse aus dem 
jeweiligen Haushaltsjahr unter Beachtung des Höchstbetrages aufgestockt werden.  
 
 
3.2.2.2 Der Verweis auf § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW 
 
Mit dem Verweis im Gesetzestext auf „§ 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung“ soll tatsächlich die Vorschrift des § 
96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW angesprochen werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass der Rat der Ge-
meinde im Rahmen der ihm obliegenden Feststellung des Jahresabschlusses die Entscheidung trifft, ob ein im 
Haushaltsjahr erwirtschafteter und in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Überschuss der Ausgleichsrücklage 
zugeführt wird (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW). Der Rat hat im Rahmen seines Budgetrechts und seiner Zuständig-
keiten neben der Feststellung des Jahresabschlusses zugleich auch über die Verwendung des Jahresüberschus-
ses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages zu beschließen. Der Gemeinde bleibt es jedoch unbenommen, 
im Rahmen der Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat der Gemeinde dem Rat dazu einen 
Vorschlag zu unterbreiten (vgl. § 95 Absatz 3 Satz 2 GO NRW).  
 
Der Rat kann im Rahmen seiner Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses beschließen, den Jahres-
überschuss der Ausgleichsrücklage und/oder der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Es ist eine Aufteilung der 
Zuführung des Jahresüberschusses auf die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage möglich. Der Jahre-
süberschuss wäre ggf. auch in voller Höhe der allgemeinen Rücklage zuzuführen, sofern die Ausgleichsrücklage 
den gesetzlich zulässigen Höchstbetrag erreicht hat. Der Rat muss bei seiner Entscheidung zudem auch die 
Regelungen über den jährlichen Haushaltsausgleich und damit die Vorrangstellung der Ausgleichsrücklage vor 
der allgemeinen Rücklage beachten. Nur bei ausreichender und zulässiger Zuführung zur Ausgleichsrücklage 
wird es der Gemeinde künftig möglich, in den nachfolgenden Haushaltsjahren mindestens einen „fiktiven“ Haus-
haltsausgleich zu erreichen. 
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3.2.2.3 Die Überleitung zur neuen Ausgleichsrücklage 
 
1. Die Überleitung 
 
Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde die gemeindliche Ausgleichsrücklage dynamisiert, sodass ihre 
bisherige Bemessung an der gemeindlichen Ertragskraft und ihre Bindung an den Bestand in der Eröffnungsbi-
lanz entfallen ist (vgl. Artikel 1 Nummer 1 im 1. NKFWG NRW). Ab dem Haushaltsjahr 2013 können der Aus-
gleichsrücklage nunmehr erzielte Jahresüberschüsse bis zum Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals 
zugeführt werden. Diese Veränderung der Ausgleichsrücklage hat den Gesetzgeber veranlasst, besondere Über-
gangsregelungen zu schaffen, um die Gemeinden nicht nur zu materiellen Veränderungen aufzufordern. Es wur-
de auch deren Wunsch erfüllt, in der Vergangenheit erwirtschaftete Überschüsse, die wegen der bisher für die 
gemeindliche Ausgleichsrücklage bestehenden Höchstgrenze der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, nun-
mehr doch der Ausgleichsrücklage zuführen zu können. 
 
In den §§ 1, 2 und 3 des Artikels 8 sind im NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW deshalb die materiellen Voraus-
setzungen für die Überleitung bestimmt worden. Der bestehende Gesetzesaufbau soll dabei gleichzeitig einen 
Verfahrensablauf für die örtliche Überleitung abbilden. Nach diesem Gesamtwerk hat die Gemeinde im Jahresab-
schluss des Haushaltsjahres 2012 die nach bisherigem Recht bestehende Ausgleichsrücklage mit ihrem Bestand 
in die neue Form der Ausgleichsrücklage zu überführen bzw. zu übernehmen. Dieser Vorgang hat auch dann zu 
erfolgen, wenn die gemeindliche Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss zum Abschlussstichtag 2012 keinen 
Bestand mehr aufweist (vgl. § 1 des Artikels 8 im 1. NKFWG NRW). Bei dieser Regelung hat der Gesetzgeber die 
bestehende Vorgabe berücksichtigt, dass die Gemeinde verpflichtet ist, eine Ausgleichsrücklage als gesonderter 
Posten im Eigenkapital in ihrer Bilanz anzusetzen (vgl. § 75 Absatz 3 Satz 1 GO NRW). 
 
 
3.2.2.3.2 Die Verrechnung  
 
Für die Gemeinde wurde als zweiter Schritt festgelegt, dass der in der Bilanz des Jahresabschlusses für das 
Haushaltsjahr 2012 angesetzte Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann (vgl. § 2 des 
Artikels 8 im 1. NKFWG NRW). In dieser Vorgabe ist zwar nicht ausdrücklich benannt worden, dass eine solche 
Zuführung nur erfolgen darf, soweit die Ausgleichsrücklage nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigen-
kapitals erreicht hat. Diese weitere Festlegung ist nicht zwingend erforderlich, denn durch die Vorschrift des § 75 
Absatz 3 Satz 2 GO NRW i.V.m. § 1 des Artikels 8 des NKFWG NRW gilt die „neue“ Höchstgrenze bereits und ist 
von der Gemeinde zu beachten. Entsprechend muss ein in der gemeindlichen Bilanz angesetzter Fehlbetrag des 
Haushaltsjahres 2012 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. 
 
 
3.2.2.3.3 Die Zuführung 
 
Der Gesetzgeber hat als dritten Schritt festgelegt, dass der „neuen“ Ausgleichsrücklage die erwirtschafteten Jah-
resüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012 zugeführt werden können, die von der Gemeinde der 
allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, weil der Bestand der Ausgleichsrücklage den zulässigen Höchstbetrag 
bereits erreicht hatte. Für die Gemeinde wurde zugelassen, dass sie im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 
solche Überschüsse der allgemeinen Rücklage wieder entnehmen und der Ausgleichsrücklage zuführen kann 
(vgl. § 1 des Artikels 8 des NKFWG NRW). Bei dieser bilanziellen Umschichtung müssen bei der Gemeinde ei-
nerseits entsprechende Überschüsse in den Vorjahren des Haushaltsjahres 2012 entstanden sein. Als Vorjahre 
gelten dabei alle Haushaltsjahre ab dem Jahr, in dem sämtliche gemeindlichen Aufgabenbereiche auf eine Rech-
nungsführung umgestellt sind und eine Eröffnungsbilanz aufgestellt worden ist (vgl. § 6 Absatz 3 NKFEG NRW).. 
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Andererseits muss die übergeleitete Ausgleichsrücklage unter Einbeziehung des Jahresergebnisses des Haus-
haltsjahres 2012 einen Bestand ausweisen, der unterhalb des zulässigen Höchstbetrages von einem Drittel des 
Eigenkapitals liegt, damit eine Zuführung überhaupt erfolgen kann. In den Fällen, in denen eine Überschichtung 
aus der allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage möglich ist, muss beachtet werden, dass am Ende des 
vom Gesetzgeber gewollten bilanziellen Zuordnungsverfahrens die Ausgleichsrücklage nicht mehr als den zuläs-
sigen Höchstbetrag aufweist. Die gesetzlichen Regelungen des § 3 des Artikels 8 des 1. NKFWG NRW begrün-
den dabei keinen Anspruch der Gemeinde darauf, die in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse unge-
schmälert in die Ausgleichsrücklage umschichten zu können. Die Gemeinde, die diese Umschichtung vornimmt, 
hat im Anhang im Jahresabschluss ihre Vorgehensweise sowie die dabei entstandenen Verrechnungsbeträge 
sowie den dadurch entstandenen „Endbestand“ der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage und den 
vorherigen „Anfangsbestand“ in nachvollziehbarer Form zu erläutern. 
 
 
4. Zu Absatz 4 (Verringerung der allgemeinen Rücklage): 
 
4.01 Allgemeine Grundlagen 
 
Der Eigenkapitalausstattung der Gemeinde kommt im NKF eine besondere Bedeutung zu. Ausgehend vom Saldo 
der Ergebnisrechnung (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag), der sich immer auf das Eigenkapital auswirkt, wurde 
das Eigenkapital als zweites Kriterium für den Haushaltsausgleich bestimmt. Die Entwicklung des Eigenkapitals 
kann wichtige und eindeutige Hinweise auf die Stabilität der gemeindlichen Haushaltswirtschaft liefern. In allge-
meiner Form gilt, dass der Gemeinde grundsätzlich noch Eigenkapital zur Verfügung steht, solange die allgemei-
ne Rücklage noch über einen Bestand aufweist. 
 
In der gemeindlichen Bilanz ist auf der Passivseite dem Eigenkapital ein gesonderter Bereich zugewiesen wor-
den, in dem durch mehrere Bilanzposten verschiedene Zwecksetzungen des Eigenkapitals aufgezeigt werden. 
Grundsätzlich entsteht das bilanzielle Eigenkapital durch die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite) und 
den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) der Gemeinde unter Einbeziehung der Sonderposten. Nach 
den Gliederungsvorschriften für die gemeindliche Bilanz ist dabei das Eigenkapital in die Bilanzposten „Allgemei-
ne Rücklage“, „Sonderrücklagen“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ aufzuteilen und 
gleichzeitig auf diese Posten beschränkt worden (vgl. § 41 Absatz 4 GemHVO NRW). Eine eigenständige Erwei-
terung dieses Bilanzbereiches durch zusätzliche Bilanzposten ist nicht zulässig. 
 
 
4.02 Haushaltsausgleich nicht bei Verringerung der allgemeinen Rücklage 
 
Die Vorschrift regelt die Voraussetzungen des aufsichtbehördlichen Handelns bei einem nicht erreichten Haus-
haltsausgleich gegenüber der Gemeinde, wenn zur Deckung des Fehlbedarfs eine Verringerung der allgemeinen 
Rücklage vorgesehen wird. Bei einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gilt der gemeindliche Haushalt 
noch als ausgeglichen. Bei einer Verringerung der allgemeinen Rücklage trifft dieses jedoch nicht mehr zu, auch 
wenn in beiden Fällen die jahresbezogenen Aufwendungen im Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung durch 
das gemeindliche Eigenkapital „gedeckt“ werden können (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW). Eine weitere Verringe-
rung des Eigenkapitals der Gemeinde nach dem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage kann ohne eine 
vorherige aufsichtsrechtliche Prüfung und Genehmigung nicht erfolgen, denn die Gefährdung einer geordneten 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde kann nicht mehr ausgeschlossen werden.  
 
In diesem Zusammenhang ist noch zu beachten, dass das Eigenkapital einer Gemeinde seine Funktion nur erfül-
len kann, solange es nicht durch Verluste vollständig aufgezehrt worden ist. Aus diesem Grunde bedarf bei Ge-
meinden, deren weitere Entwicklung mit erheblichen Risiken behaftet ist, der Bestand an Eigenkapital einer be-
sonderen Betrachtung. Ausgehend davon, dass bei einer Überschuldung der Gemeinde die stetige Aufgabener-
füllung nicht mehr gewährleistet ist, wurde das Verbot einer Überschuldung der Gemeinde gesetzlich verankert 
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(vgl. § 75 Absatz 7 GO NRW). Diese Vorschrift enthält dazu eine Begriffsbestimmung der Überschuldung, die aus 
dem kaufmännischen Recht abgeleitet ist (bilanzielle Überschuldung). Ob eine Überschuldung bei der Gemeinde 
vorliegt, ist aus der Bilanz der Gemeinde ablesbar. 
 
 
4.1 Zu Satz 1 (Genehmigung der Verringerung der allgemeinen Rücklage) 
 
4.1.1 Die Genehmigungserfordernisse 
 
Nach der Vorschrift bedarf eine Verringerung der allgemeinen Rücklage der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, 
wenn diese Inanspruchnahme bei der Aufstellung der Haushaltssatzung vorgesehen wird. Kann aber ein Fehlbe-
darf im Ergebnisplan ganz oder teilweise nicht durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt 
werden, kommt es zu einem weiteren Abbau des Eigenkapitals durch eine Verringerung der allgemeinen Rückla-
ge. Diese Verringerung bedarf einer Festsetzung in der Haushaltssatzung (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 2 GO 
NRW). Sie ist außerdem von der Aufsichtsbehörde der Gemeinde zu genehmigen (vgl. § 75 Absatz 4 Satz 1 GO 
NRW). Dabei kann eine so erhebliche Verringerung der allgemeinen Rücklage (Eigenkapitalverzehr) geplant sein, 
dass eine Genehmigung nach den Vorschriften des § 76 GO NRW zu erteilen ist, weil die dort genannten Schwel-
lenwerte überschritten sind.  
 
Die Aufsichtsbehörde der Gemeinde hat auch bei einer vorgesehenen Verringerung der allgemeinen Rücklage 
unterhalb der Schwellenwerte des § 76 Absatz 1 GO NRW immer zu prüfen, ob die Gewährleistung der stetigen 
Aufgabenerfüllung nicht gefährdet wird. Sie muss außerdem bei der Erteilung der Genehmigung nach dieser 
Vorschrift den ihr zustehenden Ermessensspielraum nach den haushaltsrechtlichen Zielbestimmungen ausgestal-
ten. Bei dieser Beurteilung kommt dem Ziel, wieder einen ausgeglichenen Haushalt nach § 75 Absatz 2 GO NRW 
durch die Gemeinde zu erreichen, die zentrale Bedeutung zu. Dieses Gebot gilt auch dann, wenn die vorgesehe-
ne Verringerung der allgemeinen Rücklage der Gemeinde im Haushaltsjahr noch als haushaltsverträglich be-
trachtet werden kann, aber m Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung eine Gefährdung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu befürchten ist.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass eine Überschreitung der Schwellenwerte nach § 76 GO NRW 
nicht nur bei einem Auftreten im Haushaltsjahr genehmigungspflichtig ist. Dieses Erfordernis besteht auch bei 
einer vergleichbaren Sachlage in den drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahren der mittelfristigen Ergeb-
nis- und Finanzplanung. Eine gewollte stärkere Verflechtung zwischen der mittelfristigen haushaltswirtschaftlichen 
Planung und der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung sowie den aufsichtsrechtlich gestuften Maßnahmen 
wird dadurch ausreichend hergestellt.  
 
 
4.1.2 Antrag und Anzeige der Haushaltssatzung 
 
Aus der Regelung, dass bei einer Verringerung der allgemeinen Rücklage unterhalb der Schwellenwerte des § 76 
Absatz 1 GO NRW die Genehmigung als erteilt gilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats 
nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft, könnte grundsätzlich abgeleitet wer-
den, dass die Gemeinde die Genehmigung für eine solche Verringerung des gemeindlichen Eigenkapitals unab-
hängig von der Anzeige der gemeindlichen Haushaltssatzung beantragen muss und damit ein eigenständiges 
Verwaltungsverfahren in Gang gesetzt wird. Die getroffene Regelung steht jedoch nicht für sich allein, sondern ist 
in einen unmittelbaren Zusammenhang mit den Bestimmungen in den §§ 78 und 80 GO NRW zu stellen.  
 
Die Anzeige der gemeindlichen Haushaltssatzung bei der Aufsichtsbehörde nach § 80 Absatz 5 GO NRW stellt 
das führende Verfahren dar, denn die geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage ist in der Haushaltssat-
zung der Gemeinde festzusetzen (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW). Diese gemeindliche Festsetzung wird 
dadurch auch zum Gegenstand des Anzeigeverfahrens der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen. Eine Trennung 
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der Anzeige der Haushaltssatzung der Gemeinde in ein Anzeigeverfahren nach § 80 GO NRW und ein Genehmi-
gungsverfahren nach § 75 GO NRW lässt sich nicht aus der Verbindung dieser Vorschrift mit den §§ 78 und 80 
GO NRW herleiten. Das Genehmigungserfordernis für eine Verringerung der allgemeinen Rücklage führt daher 
nicht zu einem eigenständigen Verwaltungsverfahren neben dem Anzeigeverfahren der gemeindlichen Haus-
haltssatzung. Mit der Vorschrift hat der Gesetzgeber auch nicht beabsichtigt, neben dem Anzeigeverfahren der 
gemeindlichen Haushaltssatzung ein weiteres Verwaltungsverfahren für die Gemeinde zu installieren.  
 
In diesem Sinne belegt auch die Entscheidung des Rates über die Verringerung der allgemeinen Rücklage im 
Rahmen seines Beschlusses über die jährliche Haushaltssatzung nach § 78 GO NRW, dass generell nur ein 
Verfahren im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung der Gemeinde in Betracht kommen kann. Wäre dies 
nicht der Fall, müsste auch das Genehmigungserfordernis für das gemeindliche Haushaltssicherungskonzept 
nach § 76 GO NRW verwaltungsrechtlich ein eigenständiges Verwaltungsverfahren auslösen. Es besteht im ge-
meindlichen Haushaltsrecht die Grundregel, dass die Aufsichtsbehörde über haushaltsplanmäßige Genehmigun-
gen im Rahmen des Anzeigeverfahrens der Haushaltssatzung der Gemeinde zu entscheiden hat. Die ausdrückli-
che Regelung in dieser Vorschrift dient daher sachlogisch lediglich der Festlegung des Fristbeginns für die Ge-
nehmigungsfiktion im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung der Gemeinde gegenüber der Aufsichtsbehör-
de nach § 80 Absatz 5 GO NRW.  
 
Die Gemeinde soll aber in ihrer Anzeige die Verringerung der allgemeinen Rücklage gesondert darstellen und 
dazu die erforderliche Genehmigung – vergleichbar dem Vorgehen beim Bedarf einer Genehmigung für das 
Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW - ausdrücklich beantragen. Andererseits ist die Aufsichtsbehör-
de bereits aufgrund der möglichen Festsetzungen in der gemeindlichen Haushaltssatzung gehalten, die Anzeige 
der gemeindlichen Haushaltssatzung auf genehmigungspflichtige Sachverhalte zu prüfen bzw. ein verwaltungs-
rechtliches Verfahren einzuleiten, um die gesetzlich vorgesehenen Genehmigungen erteilen zu können. Sind 
derartige Sachverhalte gegeben, aber in der Anzeige von der Gemeinde nicht dargestellt, hat die Aufsichtsbehör-
de eine Auslegung der Anzeige nach in Verwaltungsverfahren üblichen Regeln vorzunehmen.  
 
 
4.1.3 Die Genehmigungsbesonderheiten 
 
Eine Haushaltssatzung, die von der Gemeinde für zwei Haushaltsjahre erlassen worden ist, muss Festsetzungen 
getrennt für jedes Haushaltsjahr enthalten (vgl. § 78 Absatz 3 Satz 2 GO NRW). Ein Genehmigungserfordernis 
zur Verringerung der allgemeinen Rücklage bezieht sich in einem solchen Fall jeweils auf das einzelne Haus-
haltsjahr, in dem eine solche Verringerung vorgesehen ist. Ein gesondertes Genehmigungserfordernis kann sich 
dann ergeben, wenn eine Nachtragssatzung nach § 81 GO erlassen wird. Sieht diese erstmals eine Verringerung 
der allgemeinen Rücklage für das Haushaltsjahr vor oder erhöht sich die in der Haushaltssatzung festgesetzte 
vorgesehene Verringerung der allgemeinen Rücklage entsteht ein neues oder weiteres Genehmigungserforder-
nis, denn für die Nachtragssatzung der Gemeinde gelten die Vorschriften für die gemeindliche Haushaltssatzung 
entsprechend (vgl. § 81 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). 
 
 
4.1.4 Kein Genehmigungserfordernis bei Verrechnungen 
 
Die Gemeinde ist haushaltsrechtlich verpflichtet, ihre erzielten Erträge und die entstandenen Aufwendungen aus 
dem Abgang und der Veräußerung von gemeindlichen Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der 
Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage 
zu verrechnen. Insbesondere die Aufwendungen aus der örtlichen Veräußerung eines Vermögensgegenstandes 
und aus Wertveränderungen von Finanzanlagen können ohne Verschuldungen der Gemeinde entstehen. Solche 
Aufwendungen sollen daher nicht innerhalb in der Ergebnisrechnung unter der laufenden Verwaltungstätigkeit der 
Gemeinde erfasst werden (vgl. § 43 Absatz 3 Satz 1 GemHVO NRW). Sie lösen nicht die haushaltsrechtlich be-
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stehende Genehmigungspflicht bei einer Verringerung der allgemeinen Rücklage aus, denn dieses Erfordernis 
findet unterjährig als auch im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses keine Anwendung. 
 
Die Vorschrift enthält nur die ausdrückliche Festlegung, dass eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde dann 
erforderlich ist, wenn im Rahmen der gemeindlichen Haushaltssatzung von der Gemeinde eine Verringerung der 
allgemeinen Rücklage vorgesehen ist. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund der haushaltsrecht-
lich vorgesehenen unmittelbaren Verrechnung von entstandenen Aufwendungen aus bestimmten gemeindlichen 
Geschäftsvorfällen unterliegt daher nicht dieser Genehmigungspflicht. Die Verringerung muss dabei auf gemeind-
lichen Aufwendungen beruhen, die entstanden sind, weil die Gemeinde einen Vermögensgegenstand zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr braucht und daher veräußert und wenn gemeindliche Finanz-
anlagen an Wert verloren haben.  
 
Die Gemeinde hat in solchen Fällen die erzielbaren Erträge und die entstehenden Aufwendungen jedoch in einem 
Zusammenhang mit ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit zu stellen, sodass solche gemeindlichen Erträge und 
Aufwendungen in der Ergebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen sind. Diese weitere 
Vorgabe für die gemeindliche Haushaltswirtschaft bewirkt, dass derartige Erträge und Aufwendungen auch im 
Ergebnisplan der Gemeinde in entsprechender Weise nachrichtlich ausgewiesen werden müssen, sofern die 
Erträge und Aufwendungen planbar sind bzw. die Veranschlagungsvoraussetzungen dafür vorliegen. Durch den 
nachrichtlichen Ausweis werden die zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen aber gleichwohl nicht in die in 
der Haushaltssatzung festzusetzenden Gesamtbeträge der gemeindlichen Erträge und Aufwendungen einbezo-
gen (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1a GO NRW).  
 
Die zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen, die ggf. im Ergebnisplan nachrichtlich nach dem Jahreser-
gebnis ausgewiesen sind, wirken sich daher auch nicht auf einen Fehlbetrag im Ergebnisplan aus, der die Ursa-
che für eine genehmigungspflichtige Verringerung der allgemeinen Rücklage im Rahmen der gemeindlichen 
Haushaltsplanung darstellen kann. Auf diese vorgesehene haushaltsmäßig verursachte Verringerung ist aber die 
haushaltsrechtliche Genehmigungspflicht ausgerichtet. Aus der haushaltsrechtlich zulässigen Verrechnung von 
Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage entsteht daher auch deshalb keine Genehmigungser-
fordernis für die Gemeinde im Rahmen der Aufstellung der gemeindlichen Haushaltssatzung.  
 
 
4.2 Zu Satz 2 (Genehmigungsfiktion): 
 
Bei der Ausübung der Genehmigung der Verringerung der allgemeinen Rücklage hat die Aufsichtsbehörde nach 
den Umständen des Einzelfalls zu entscheiden. Sie darf dabei jedoch die Genehmigungsfiktion in § 75 Absatz 4 
Satz 2 GO NRW nicht außer achtlassen, nach der die Genehmigung zur geplanten Verringerung der allgemeinen 
Rücklage als erteilt gilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der 
Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Diese ausdrückliche Regelung dient lediglich der verwaltungsrechtli-
chen Festlegung des Fristbeginns für die Genehmigungsfiktion. Daraus folgt, dass die Frist für die Genehmi-
gungsfiktion mit Eingang der Anzeige der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde zu laufen 
beginnt. Für die Fristberechnung der Genehmigungsfiktion gelten zudem gemäß der Vorschrift des § 31 Absatz 1 
VwVfG NRW die §§ 187 bis 193 BGB entsprechend, soweit nicht durch § 31 Absatz 2 bis 5 VwVfG NRW etwas 
anderes bestimmt ist. 
 
Von der Genehmigungsfiktion der Vorschrift kann jedenfalls von der Aufsichtsbehörde dann Gebrauch gemacht 
werden, wenn keine durchgreifenden haushaltswirtschaftlichen Gründe gegen die vorgesehene Verringerung der 
allgemeinen Rücklage durch die Gemeinde sprechen. Diese Sachlage könnte z.B. gegeben sein, wenn wegen 
der Errichtung einer rechtlich selbstständigen Stiftung durch die Gemeinde in Höhe des aktivierten Wertes eine 
Umschichtung von der allgemeinen Rücklage in eine Sonderrücklage erfolgen soll. Eine solche Sonderrücklage 
soll als gesonderter Posten im Bilanzbereich „Eigenkapital“ vorhanden sein, weil aus Sinn und Zweck des Stif-
tungsrechts nur abgeleitet werden kann, dass eine Eigenkapitalmehrung bei der Gemeinde aus einem Stiftungs-
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geschäft haushaltsmäßig nicht frei verfügbar ist und diese „Verwendungsbeschränkung“ durch eine Sonderrück-
lage transparent gemacht wird.  
 
In den Fällen, in denen die Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 75 Absatz 4 GO 
NRW mit einer Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW verbun-
den wird, kommt die Genehmigungsfiktion des § 75 Absatz 4 Satz 2 GO NRW nicht zur Anwendung. Die Rege-
lung über die Genehmigungsfiktion ist darauf ausgerichtet, dass sie nur dann zur Anwendung kommt, wenn allein 
ein Genehmigungserfordernis nach Satz 1 dieser Vorschrift besteht. Eine weitergehende Anwendung dieser 
Fiktion, insbesondere auf die nach § 76 Absatz 2 GO NRW vorgesehene Genehmigung für ein Haushaltssiche-
rungskonzept der Gemeinde, lässt sich aus der Vorschrift nicht ableiten.  
 
 
4.3 Zu Satz 3 (Nebenbestimmungen zur Genehmigung): 
 
4.3.1 Das Erfordernis von Nebenbestimmungen 
 
Im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung der Gemeinde hat die Aufsichtsbehörde die vorgesehene Verrin-
gerung der allgemeinen Rücklage zu genehmigen (vgl. Satz 1 der Vorschrift). Sie kann ihre Genehmigung mit 
Nebenbestimmungen versehen, die Bedingungen und Auflagen enthalten können. Diese Möglichkeiten sollen 
zweckbestimmend dazu beitragen, dass der gesetzlich vorgesehene Haushaltsausgleich baldmöglichst wieder 
erreicht wird. Auch die im Haushaltsplan enthaltene und jährlich gem. § 84 Satz 3 GO NRW auszugleichende 
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft stellt ein Kriterium dar, das im 
Genehmigungsverfahren der Verringerung der allgemeinen Rücklage der Gemeinde zu berücksichtigen ist.  
 
In den Fällen, in denen sich aus den im Haushaltsplan der Gemeinde enthaltenen Planungsdaten für die dem 
Haushaltsjahr folgenden Jahre keine ausreichenden Veränderungen zur Wiedererreichung des Haushaltsaus-
gleichs erkennen lassen, sollte die Aufsichtsbehörde der Gemeinde bei der Genehmigung der vorgesehenen 
Verringerung der allgemeinen Rücklage durch entsprechende Nebenbestimmungen in Form von Bedingungen 
und Auflagen von der Gemeinde wirksame Konsolidierungsmaßnahmen im Sinne der gesetzlichen Vorgaben 
verlangen und dazu auch das tatsächlich Mögliche der Gemeinde erkunden, soweit es nicht bereits bekannt ist. 
Sie hat dabei unter Einbeziehung der Ziele und Zwecke des gemeindlichen Haushaltsrechts abzuwägen, durch 
welche Nebenbestimmungen sichergestellt werden kann, dass die Gemeinde die gesetzlichen Erfordernisse bei 
der Ausführung ihrer Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr ausreichend beachtet und in ihrem Jahresabschluss 
einen entsprechenden Nachweis führt.  
 
Hierbei kommt dem haushaltsrechtlichen Ziel, dass die Gemeinde wieder einen ausgeglichenen Haushalt nach § 
75 Absatz 2 GO NRW erreichen soll, eine zentrale Bedeutung zu. Diese Zielbestimmung gilt auch dann, wenn die 
für das Haushaltsjahr vorgesehene Verringerung der allgemeinen Rücklage der Gemeinde ggf. im Haushaltsjahr 
noch als haushaltsverträglich betrachtet werden kann. Soweit aber nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-
planung der Gemeinde eine Gefährdung ihrer Haushaltswirtschaft zu befürchten ist und sich diese Haushaltslage 
durch eine Überschreitung der Schwellenwerte belegt wird, muss dieser Gefahr durch ein Haushaltssicherungs-
konzept auf geeignete Weise entgegen getreten werden. Derartige Sachlagen müssen in der Genehmigungspra-
xis der Aufsichtsbehörden auf geeignete Weise berücksichtigt werden. 
 
 
4.3.2 Die Formen von Nebenbestimmungen 
 
Die Erteilung der Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rücklage durch die Gemeinde stellt eine Rege-
lung dar, die dieser Vorschrift mit bestimmten zusätzlichen Bestimmungen (Nebenbestimmungen nach § 36 Ab-
satz 1 VwVfG NRW) versehen werden darf. Solche Nebenbestimmungen haben den Zweck, mögliche rechtliche 
oder tatsächliche Hindernisse, die einer uneingeschränkten Erteilung dieser Genehmigung entgegenstehen, zu 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 75 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 355 

beseitigen. Damit besteht für die Aufsichtsbehörde der Gemeinde im Prinzip nicht die Möglichkeit, die Genehmi-
gung für die von der Gemeinde vorgesehene Verringerung der allgemeinen Rücklage abzulehnen, sondern bei 
möglichen Bedenken gegen die geplante gemeindliche Haushaltswirtschaft mit Vorbehalten zu arbeiten.  
 
An diese Gegebenheiten knüpft die haushaltsrechtliche Vorschrift an, in dem sie ausdrücklich regelt, dass die 
Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rücklage der Gemeinde unter Bedingungen und mit Auflagen 
erteilt werden kann. Durch die Bedingung als eine mögliche Nebenbestimmung zur Genehmigung zur Verringe-
rung der allgemeinen Rücklage wird eine bestimmte Rechtsfolge von dem Eintritt eines unsicheren zukünftigen 
Ereignisses bei der Gemeinde abhängig gemacht (vgl. § 158 BGB). Sie findet bei der Erteilung von Genehmigun-
gen in Form der aufschiebenden sowie der auflösenden Bedingung Anwendung, ohne jedoch zeitlich eindeutig 
festgelegt zu sein und einen eigenen Regelungsinhalt zu haben.  
 
Die Auflage stellt eine weitere zulässige Möglichkeit einer Nebenbestimmung zur Genehmigung zur Verringerung 
der allgemeinen Rücklage durch die Aufsichtsbehörde dar. Durch eine solche Nebenbestimmung wird eine zu-
sätzliche Regelung zu einem bestimmten Tun, Dulden oder Unterlassen durch die Gemeinde getroffen. Diese 
Nebenbestimmung hängt in ihrem Bestand von der Wirksamkeit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung ab, 
auch wenn sie selbstständig anfechtbar ist.  
 
 
4.3.3 Die Ermessensausübung 
 
Der Aufsichtsbehörde steht im Rahmen der Genehmigung der Verringerung der allgemeinen Rücklage das not-
wendige Ermessen bei ihrer Entscheidung zu. Sie soll das Ermessen sachgerecht ausüben und aufgrund dessen 
auch sachlich geeignete Bedingungen und Auflagen als Nebenbestimmungen zu ihrer Genehmigung festlegen. 
Das Ermessen ist dabei unter Beachtung der Ziele und Zwecke des Haushaltsausgleichs auszuüben. Dabei ist zu 
beachten, dass nur Nebenbestimmungen festgelegt werden sollten, bei denen der Gemeinde im Rahmen der 
Umsetzung noch ein Raum für die Ausübung ihrer Eigenverantwortung bleibt. Die gemeindliche Selbstverwaltung 
bedingt, dass die Aufsichtsbehörde nicht einzelne Maßnahmen ersetzen oder einschränken soll, sondern nur im 
Rahmen der Zielerreichung „Haushaltsausgleich“ geeignete Vorgaben machen kann. 
 
Der Umfang der Genehmigung wird dabei durch die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 
begrenzt. Mit einer Genehmigung nach § 75 Absatz 4 Satz 2 GO NRW kann von der Aufsichtsbehörde noch 
keine Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW verlangt werden. Die Ermessensab-
wägung kann aber dazu führen, dass sich die einzelnen Bedingungen und Auflagen, die als Nebenbestimmungen 
der Genehmigung beigefügt werden, sich den Bedingungen und Auflagen der Genehmigung eines Haushaltssi-
cherungskonzeptes inhaltlich ähneln. Insbesondere können unterjährige aussagefähige Analyse- und Prognose-
pflichten zur Vermeidung einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage und die Umsetzung geeigneter Ge-
genmaßnahmen einschließlich der Berichtspflichten an die Aufsichtsbehörde geeignet sein. Durch solche zeitlich 
vor dem Haushaltssicherungskonzept liegende Maßnahmen muss versucht werden, die Defizite abzubauen und 
eine Verringerung des Eigenkapitals zu vermeiden. 
 
Bei der Ermessensausübung ist zudem zu berücksichtigen, dass die Genehmigung der Verringerung der allge-
meinen Rücklage grundsätzlich auf das Haushaltsjahr beschränkt ist. Ausgehend von der Festsetzung der Ver-
ringerung der allgemeinen Rücklage in der gemeindlichen Haushaltssatzung (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 2 GO 
NRW) und unter Beachtung des Jährlichkeitsprinzips wirkt sich dieser Zeitraum auf die Geltungsdauer der Ge-
nehmigung aus. Die Aufsichtsbehörde soll möglichst eine insgesamt akzeptable und umsetzbare Entscheidung 
treffen, wenn der Rat der Gemeinde durch seinen Beschluss über die Haushaltssatzung einen genehmigungs-
pflichtigen Tatbestand geschaffen hat (vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW), hat.  
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4.4 Zu Satz 4 (Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes): 
 
4.4.1 Geplantes Jahresergebnis und Haushaltssicherung 
 
Für die Gemeinde entsteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Absatz 1 
GO NRW, wenn durch ein negatives Jahresergebnis im Ergebnisplan des Haushaltsjahres oder der drei folgen-
den Planungsjahre die allgemeine Rücklage oberhalb der Schwellenwerte des § 76 Absatz 1 GO NRW voraus-
sichtlich verringert wird. Diese Pflicht besteht regelmäßig in Abhängigkeit von der jahresbezogenen Festsetzung 
einer Verringerung der allgemeinen Rücklage in der gemeindlichen Haushaltssatzung. Es sollte ohne große Hin-
dernisse erkennbar und nachvollziehbar sein, ob eine solche Pflicht für die Gemeinde besteht.  
 
Bei der Erteilung der Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 75 Absatz 4 GO NRW ist 
von der Aufsichtsbehörde auch zu prüfen, ob von der Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist. 
Liegen die Voraussetzungen dafür vor, muss die Aufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigung die Gemeinde 
zukunftsbezogen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten. Diese aufsichtsrechtliche 
Maßnahme kann als Verweisung auf die Rechtsfolge des § 76 GO NRW angesehen werden. Sie zielt darauf ab, 
aufsichtsrechtlich frühzeitig einzugreifen, um zu verhindern, dass der Eigenkapitalverzehr bei der Gemeinde eine 
unbeherrschbare Dynamik annimmt. Ein solches Vorgehen liegt auch im Interesse der betroffenen Gemeinde.  
 
 
4.4.2 Aufzeigen der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals  
 
Die voraussichtliche Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals ist von der Gemeinde gesondert in der Zeitrei-
he der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im gemeindlichen Haushaltsplan aufzuzeigen, wenn in der 
gemeindlichen Haushaltssatzung eine Festsetzung zur Verringerung des gemeindlichen Eigenkapitals enthalten 
ist (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW). Für die Darstellung der Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapi-
tals kann z. B. das nachfolgende Schema genutzt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals 

 

 
Bilanzposten 

nach § 41 Absatz 3  
Nr. 1 GO NRW 

 
Ansatz  

Vorvorjahr 
(31.12.) 

 
EUR 

 
Planwert 
Vorjahr 
(31.12.) 

 
EUR 

 
Planwert 

Haushalts- 
jahr 

(31.12.) 
EUR 

 
Planwert 

Haushalts- 
jahr + 1 
(31.12.) 

EUR 

 
Planwert 

Haushalts- 
jahr + 2 
(31.12.) 

EUR 

 
Planwert 

Haushalts- 
jahr + 3 
(31.12.) 

EUR 
 
Allgemeine 
Rücklage 
 
Sonder- 
rücklagen 
 
Ausgleichs- 
rücklage 
 
Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag 
 

      

  Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
 

Abbildung 38 „Die Entwicklung des Eigenkapitals“ 
 
Die Gemeinde hat die Übersicht über die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals dem jährlichen Haus-
haltsplan als Anlage beizufügen (vgl. § 1 Absatz 2 GemHVO NRW). Es wird dadurch eine Verbindung zwischen 
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dem geplanten Jahresergebnis im Ergebnisplan und den daraus entstehenden unmittelbaren Auswirkungen auf 
das gemeindliche Eigenkapital aufgezeigt. Mit einer solchen Anlage zum gemeindlichen Haushaltsplan werden 
dem Rat der Gemeinde sowie der Aufsichtsbehörde und den weiteren Adressaten der gemeindlichen Haushalts-
wirtschaft die notwendigen Informationen und ein guter Überblick über die positiven und negativen Entwicklungen 
des gemeindlichen Eigenkapitals gegeben. 
 
In der dem Haushaltsplan beizufügenden Übersicht wird für das Haushaltsjahr durch die Angabe über den Jah-
resfehlbetrag deutlich, dass die Gemeinde den gesetzlich erforderlichen Haushaltsausgleich nicht erreicht hat. 
Darauf baut die weitere Darstellung auf, bei der wie im Haushaltsplan die drei dem Haushaltsjahr folgenden Pla-
nungsjahre von der Festlegung des Verzehrs des Eigenkapitals betroffen sein können. Dabei ist zu beachten, 
dass in diesen drei Planungsjahren ein Haushaltsausgleich von der Gemeinde jahresbezogen erreicht werden 
soll (vgl. § 84 Satz 3 GO NRW).  
 
 
5. Zu Absatz 5 (Nicht geplanter Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung): 
 
5.1 Zu Satz 1 (Anzeigepflicht bei der Aufsichtsbehörde): 
 
5.1.1 Die Maßnahmen bei nicht geplantem Fehlbetrag 
 
Die Verpflichtung der Gemeinde zum jährlichen Haushaltsausgleich erstreckt sich nicht nur auf die gemeindliche 
Haushaltsplanung, sondern auch auf die Rechnung bzw. den Jahresabschluss der Gemeinde (vgl. nach § 75 
Absatz 2 GO NRW). Dieser gesetzlichen Festlegung trägt diese Vorschrift Rechnung. Aus der Haushaltsbewirt-
schaftung und der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde im Haushaltsjahr kann sich ergeben, dass zum 
Zeitpunkt der Bestätigung des Jahresabschlusses durch den Bürgermeister (vgl. § 95 Abs. 3 GO NRW) die Er-
gebnisrechnung trotz eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren 
Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen ausweist (vgl. § 38 GemHVO NRW). Ein solcher Sachverhalt löst 
für die Gemeinde eine gesonderte Anzeigepflicht gegenüber ihrer Aufsichtsbehörde aus.  
 
Die Feststellung, ob in der Ergebnisrechnung ein Fehlbetrag oder ein höherer Fehlbetrag als geplant ausgewie-
sen wird, baut auf dem in der gemeindlichen Ergebnisrechnung vorzunehmenden Plan-/Ist-Vergleich auf (vgl. § 
38 Absatz 2 GemHVO NRW). Sie ist daher im Rahmen der Aufstellung des Entwurfs des gemeindlichen Jahres-
abschlusses möglich. In einem solchen Fall ist zu beachten, dass dabei der nur dann von den originären Haus-
haltsansätzen im gemeindlichen Haushaltsplan auszugehen ist, wenn es im Haushaltsjahr nicht zu einer Planfort-
schreibung von Haushaltsansätzen gekommen ist, z. B. durch tatsächliche Ermächtigungsübertragungen nach § 
22 GemHVO NRW. Für die Auslösung der Anzeigepflicht der Gemeinde gegenüber der Aufsichtsbehörde besteht 
daher im Zeitpunkt des Entwurfs des Jahresabschlusses eine besondere ergebnisrelevante Grundlage.  
 
Die Aufsichtsbehörde kann wegen des bei der Gemeinde entstandenen schlechteren Jahresergebnisses bzw. 
wegen des höheren Fehlbetrages von den ihr zustehenden Rechten Gebrauch machen und die notwendigen 
Maßnahmen ergreifen, um eine geordnete Haushaltswirtschaft durch die Gemeinde wieder herzustellen. Die 
Gemeinde muss bereits mit ihrer Kenntnis über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres sofort geeigne-
te Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr ergreifen, um grundsätzlich einer weiteren defizitären Haushaltswirt-
schaft entgegen zu wirken. Es gilt, schnellstmöglich den jährlichen Haushaltsausgleich wieder zu erreichen sowie 
die dauerhafte Leistungsfähigkeit wieder zu sichern (vgl. § 75 Absatz 1 und 2 GO NRW). 
 
 
5.1.2 Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung und Haushaltssicherungskonzept 
 
Bei der Bestätigung des Jahresabschlusses durch den Bürgermeister nach § 95 Absatz 3 GO NRW kann der Fall 
eintreten, dass in der Ergebnisrechnung ein Fehlbetrag oder ein höherer Fehlbetrag als geplant ausgewiesen 
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werden muss. Die das Ergebnis auslösenden Veränderungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bzw. die 
wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde können im abgelaufenen Haushaltsjahr so umfangreich gewesen sein, 
dass zum Abschlussstichtag am Ende des Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres enthaltene 
Ansatz der allgemeinen Rücklage erheblich zu verringern ist.  
 
In solchen Fällen löst diese Sachlage, soweit der Schwellenwert des § 76 Absatz 1 Nummer 1 GO NRW über-
schritten wird, für die Gemeinde unmittelbar die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzep-
tes aus. Bei solchen gemeindlichen Gegebenheiten soll die Aufsichtsbehörde wegen des Ergebnisses aus den 
erheblichen haushaltswirtschaftlichen Veränderungen die notwendigen Anordnungen zur Aufstellung eines Haus-
haltssicherungskonzeptes treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchführen oder – wenn und 
solange diese Befugnisse nicht ausreichen – einen Beauftragten bestellen (vgl. §§ 119 ff. GO NRW).  
 
 
5.1.3 Die Zuordnung des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushaltsplan  
 
In den Fällen, in denen ein Haushaltssicherungskonzept im Rahmen der Bestätigung über den Jahresabschluss 
aufzustellen ist, bewirkt die Bindung des Haushaltssicherungskonzeptes an den Haushaltsplan, dass dieses 
Haushaltssicherungskonzept ein Bestandteil eines Haushaltsplans sein muss (vgl. § 79 Absatz 2 Satz 2 GO 
NRW). Für das Haushaltsjahr, in dem der Jahresabschluss für das vorherige Haushaltsjahr aufgestellt wird, exis-
tiert i.d.R. bereits eine geltende Haushaltssatzung und damit auch ein bestandskräftiger Haushaltsplan. Es ist 
daher sachgerecht und vertretbar, das aufgestellte Haushaltssicherungskonzept zum Bestandteil des nächsten 
der Bestätigung des Jahresabschlusses folgenden Haushaltsjahres zu machen.  
 
Die Gemeinde muss aufgrund ihrer Kenntnis über das negative Jahresergebnis des abgelaufenen Haushaltsjah-
res und der daraus ggf. entstehenden Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes die notwendi-
gen Gegenmaßnahmen sofort einleiten. Sie muss den jährlichen Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO 
NRW wieder erreichen und ihre dauernde Leistungsfähigkeit (Gebot in § 75 Absatz 1 GO NRW) wieder sichern. 
Die Gemeinde kann daher bereits im laufenden Haushaltsjahr durch eine freiwillige Nachtragssatzung ein ge-
nehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept zum Bestandteil des Haushaltsplans dieses Haushaltsjahres 
machen. Dieses Vorgehen dürfte in vielen Fällen sinnvoll sein, um auch die Sofortmaßnahmen in die Strategie 
des Haushaltssicherungskonzeptes förmlich einzubinden.  
 
 
5.1.4 Der Beginn der Frist zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs 
 
Bei der Bestätigung über den Jahresabschluss kann für die Gemeinde die Pflicht zur Aufstellung eines Haus-
haltssicherungskonzeptes entstehen. Das Haushaltssicherungskonzept wird in solchen Fällen aber nicht zum 
Bestandteil dieses Jahresabschlusses, sondern des nächsten aufzustellenden Haushaltsplans, denn ein Haus-
haltssicherungskonzept ist immer ein Bestandteil des Haushaltsplans (vgl. § 1 Absatz 1 Nummer 4 GemHVO 
NRW). Die Frist zur Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs knüpft aber nicht an diesen Tatbestand, sondern 
an die Kenntnis der Gemeinde über das Ergebnis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und damit an die Ursa-
che der Aufstellungspflicht an.  
 
Wie bei einem Haushaltssicherungskonzept im Rahmen der Haushaltsplanung ist auch bei einem Haushaltssi-
cherungskonzept aus Anlass des Jahresabschlusses eine Frist von zehn Jahren nach dem Ursachenjahr zur 
Erreichung des Haushaltsausgleichs einzuhalten, damit eine Genehmigungsfähigkeit des gemeindlichen Haus-
haltssicherungskonzeptes gegeben ist. Mit der Vorschrift ist dagegen nicht beabsichtigt, ein bereits durch den 
bestätigten Jahresabschluss abgeschlossenes Haushaltsjahr wieder zu öffnen, um es als Ursachenjahr für die 
Wiederherstellungsfrist für den Haushaltsausgleich heranziehen zu können (vgl. Abbildung).  
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Die Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs  
 

 
Sachverhalt: 

 
(Jahr) 

 
Abgelaufenes Haushaltsjahr 
 

2009 

 
Vorliegen eine bestätigten Jahresabschlusses mit Fehlbetrag 
in der Ergebnisrechnung 
 

2010 

 
Fristfestlegung:  

 
Ursachenjahr für den defizitären Haushalt 
 

2009 

 
Kenntnis über die Pflicht zur Aufstellung eines  
Haushaltssicherungskonzeptes 
 

2010 

 
Beginn der Frist zur Wiederereichung des Haushaltsausgleichs 
nach § 76 Absatz 2 GO NRW 
 

2010 

 
Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs (nach zehn Jahren) 
 

2020 

Abbildung 39 „Die Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs“ 
 
Die Haushaltsbewirtschaftung des abgeschlossenen Haushaltsjahres kann zwar als Auslöser der Ursache für die 
Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes angesehen werden, gleichwohl bedarf die Gemeinde 
erst der Kenntnisse im Rahmen der Aufstellung und Bestätigung des gemeindlichen Jahresabschlusses für das 
abgelaufene Haushaltsjahr. Erst zu diesen Zeitpunkten im Folgejahr ist eine Beurteilung seitens der Gemeinde 
möglich, welchen Eigenkapitalverzehr der entstandene Fehlbetrag für das abgelaufene Haushaltsjahr sowie für 
die folgenden Jahre bewirkt und ob dadurch die in § 76 GO NRW bestimmten Schwellenwerte tatsächlich über-
schritten werden. 
 
 
5.2 Zu Satz 2 (Rechte der Aufsichtsbehörde): 
 
Bei der Bestätigung des Jahresabschlusses durch den Bürgermeister nach § 95 Absatz 3 GO NRW in der Ergeb-
nisrechnung ein Fehlbetrag oder ein höherer Fehlbetrag als geplant ausgewiesen wird, kann diese Veränderung 
der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres so erheblich sein gewesen sein, dass zum Ab-
schlussstichtag am Ende dieses Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres enthaltene Ansatz der 
allgemeinen Rücklage erheblich zu verringern ist. Wird in diesem Fall ein Schwellenwert des § 76 Absatz 1 GO 
NRW überschritten, löst dies für die Gemeinde unmittelbar die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssi-
cherungskonzeptes aus (vgl. § 5 GemHVO NRW).  
 
Bei einem solchen Sachverhalt kann die für die Gemeinde zuständige Aufsichtsbehörde entsprechend den Erfor-
dernissen und des haushaltswirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinde die notwendigen Anordnungen treffen, 
erforderlichenfalls die Anordnungen selbst durchführen oder – wenn und solange diese Befugnisse nicht ausrei-
chen – einen Beauftragten bestellen, um eine geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen. Mit dem Ver-
weis auf den 13. Teil der Gemeindeordnung werden die Beziehung zwischen der Gemeinde und ihrer Aufsichts-
behörde noch einmal ausdrücklich verdeutlicht. 
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In den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung sind die Rechte und Pflichten der Aufsicht des Landes 
über die Gemeinden verankert, denn das Land schützt nach § 11 GO NRW die Gemeinden in ihren Rechten und 
sichert die Erfüllung ihrer Pflichten. Die Aufsicht des Landes verfügt über die nachfolgend aufgezeigten Auf-
sichtsmittel, denn sie erstreckt sich nach § 119 Absatz 1 GO NRW darauf, dass die Gemeinden im Einklang mit 
den Gesetzen verwaltet werden (vgl. Abbildung).  
 

 
Die gesetzlichen Aufsichtsmittel  

 
 

AUFSICHTSMITTEL 
 

RECHTSQUELLE 
GEMEINDEORDNUNG 

 
Unterrichtungsrecht 
 

§ 121 

 
Beanstandungsrecht 
 

§ 122 Absatz 1 

 
Aufhebungsrecht 
 

§ 122 Absatz 2 

 
Anordnungsrecht 
 

§ 123 Absatz 1 

 
Ersatzvornahme 
 

§ 123 Absatz 2 

 
Bestellung eines Beauftragten 
 

§ 124 

 
Auflösung des Rates der Gemeinde 
 

§ 125 

Abbildung 40 „Die gesetzlichen Aufsichtsmittel“ 
 
Der örtlich zuständigen Aufsichtsbehörde über die Gemeinde stehen darüber weitere Aufsichtsmittel im Rahmen 
der Vorschriften der Gemeindeordnung zur Verfügung, z. B. im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung und 
des Jahresabschlusses oder und bei Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes (vgl. §§ 76, 80 und 96 
GO NRW). Mit den im 13. Teil der Gemeindeordnung aufgeführten Aufsichtsmitteln ist unmittelbar das Tätigwer-
den der Aufsichtsbehörde erforderlich, denn es soll ihr damit ermöglicht werden, beim haushaltswirtschaftlichen 
Handeln der Gemeinde einen rechtmäßigen Zustand wieder zu erreichen. 
 
 
5.3 Zu Satz 3 (Verweis auf die §§ 123 und 124 der Gemeindeordnung): 
 
Der Verweis „§§ 123 und 124 gelten sinngemäß“ in der Vorschrift soll die Bedeutung der Regelung und die Zu-
lässigkeit eines ggf. erforderlich werdenden Einschreitens der die für die Gemeinde zuständigen Aufsichtsbehör-
de besonders verdeutlichen. Damit wird auf die Möglichkeit einer Anordnung und einer möglichen Ersatzvornah-
me durch Aufsichtsbehörde (vgl. § 123 GO NRW) sowie der möglichen Bestellung eines Beauftragten (vgl. § 124 
GO NRW) besonders hingewiesen. Die Aufsichtsbehörde hat unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 
und der gesetzlichen Festlegungen, dass das Land die Gemeinden in ihren Rechten schützt und die Erfüllung 
ihrer Pflichten sichert (vgl. § 11 GO NRW), zu beurteilen, ob wegen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde davon 
im Einzelfall Gebrauch gemacht werden muss. 
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6. Zu Absatz 6 (Sicherstellung der Liquidität und der Finanzierung von Investitionen): 
 
6.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft hat die Liquidität der Gemeinde eine erhebliche Bedeutung, 
denn die Gemeinde muss ihre Zahlungsfähigkeit erhalten bzw. ständig sicherstellen. Daher enthält die haushalts-
rechtliche Vorschrift ein entsprechendes Gebot für die Gemeinde. Die Bedeutung der Sicherstellung der Liquidität 
spiegelt sich aber auch im Drei-Komponentensystem des NKF wieder, denn neben der Ergebnisrechnung und 
der Bilanz hat die Gemeinde auch eine Finanzrechnung aufzustellen. Für die gemeindliche Haushaltsplanung ist 
daher von der Gemeinde neben dem Ergebnisplan auch ein Finanzplan aufzustellen.  
 
In diesem Bestandteil des gemeindlichen Haushaltsplans werden die Zahlungen der Gemeinde veranschlagt, 
denn der gemeindliche Finanzplan dient der gesamten Finanzierungsplanung der Gemeinde. So weist dieser 
neben den Zahlungen für Investitionen auch die Finanzbedarfe für die laufende Verwaltungstätigkeit und die 
Bedarfe aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme für Investitionen und Tilgung von Krediten) aus. Im NKF 
bezieht sich zwar die haushaltswirtschaftliche Steuerung der Gemeinde auf die Erträge und Aufwendungen im 
Ergebnisplan, gleichwohl darf deren Zahlungswirksamkeit, insbesondere auch die Finanzierung der gemeindli-
chen Investitionen, nicht vernachlässigt werden. Diese Sachlage hat zum gemeindlichen Haushaltsgrundsatz 
„Sicherung der Liquidität“ geführt.  
 
 
6.2 Die Pflicht zur Sicherstellung der Liquidität 
 
6.2.1 Allgemeine Regelungsvorgaben 
 
Die Sicherstellung der Liquidität hat für die Gemeinden so eine große Bedeutung, dass dafür eine besondere 
Pflicht zur angemessenen Liquiditätsplanung bestehen muss. In diesem Zusammenhang umfasst der Begriff 
„Liquidität“ die Fähigkeit der Gemeinde, ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzu-
kommen. Der Bürgermeister ist dazu gehalten, besondere örtliche Vorschriften zu erlassen, die sachlich notwen-
dige Bestimmungen über die gemeindliche Liquiditätsplanung enthalten müssen (vgl. § 31 GemHVO NRW).  
 
Bei der Ausgestaltung der örtlichen Liquiditätsplanung müssen zudem die Grundsätze der Finanzmittelbeschaf-
fung nach § 77 GO NRW Anwendung finden sowie die Grundsätze für die gemeindliche Kreditaufnahme beachtet 
werden (vgl. §§ 86 und § 89 GO NRW). Außerdem darf dabei nicht unberücksichtigt bleiben, ob und in welchem 
Umfang die Gemeinde die Einziehung von Ansprüchen in Form der Stundung hinausschiebt oder durch Nieder-
schlagung und Erlass auf die Durchsetzung ihrer Ansprüche verzichtet (vgl. § 23 Absatz 3 und 4 und § 26 
GemHVO NRW). Aber ggf. sind auch weitere spezielle Regelungen notwendig. 
 
 
6.2.2 Gebot zur angemessenen Liquiditätsplanung 
 
Das haushaltsrechtliche Gebot „Sicherstellung der Liquidität“ wird durch die Verpflichtung der Gemeinde, eine 
angemessene Liquiditätsplanung vorzunehmen, ergänzt (vgl. § 89 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 30 Absatz 6 
GemHVO NRW). Die Liquiditätsplanung hat die Gemeinde so vorzunehmen, dass sie an den einzelnen Fällig-
keitsterminen ausreichend Finanzmittel hat, um zahlungsfähig zu sein und auch Liquiditätsschwankungen aus-
gleichen kann. Zur gemeindlichen Liquiditätsplanung gehört deshalb nicht nur, die kurzfristigen und langfristigen 
Ansprüche hinsichtlich ihrer Fälligkeiten zu betrachten, sondern auch sorgfältig die finanziellen Auswirkungen aus 
kurzfristigen und langfristigen Verpflichtungen einzubeziehen. Dabei bedarf es eigener Annahmen zur Entwick-
lung dieser gemeindlichen Verpflichtungen, um eine langfristige Liquiditätsplanung zu erreichen. Diese Sachlage 
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verpflichtet die Gemeinde, sich täglich sorgfältig Kenntnisse über die Zahlungsmittelzuflüsse und die Zahlungsmit-
telabflüsse sowie über Sicherheiten, Risiken und die Rentabilität von Anlagemöglichkeiten zu verschaffen.  
 
Aus dem Gebot zur angemessenen Liquiditätsplanung entsteht auch das Erfordernis für die Gemeinde, interne 
Informationspflichten zu verankern, damit die für die Liquiditätsplanung zuständige Stelle auch aus den Fachbe-
reichen der gemeindlichen Verwaltung die notwendigen Informationen erhält, um den Liquiditätsbedarf möglichst 
zutreffend abschätzen zu können. Auch wenn Dritte beauftragt werden, die Gemeinde bei der Verwaltung dieser 
Finanzmittel fachlich zu beraten oder zu unterstützen, müssen diese den haushaltsrechtlichen Grundsatz einer 
ausreichenden Liquiditätsplanung beachten. In solchen Fällen ist die Gemeinde verpflichtet, eine entsprechend 
wirksame Kontrolle gegenüber den Dritten sicherzustellen. Sie hat in jedem Fall zu gewährleisten, dass insbe-
sondere die ihr gesetzlich zugewiesenen Aufgaben in ihrer Verfügungs- und Entscheidungsbefugnis verbleiben.  
 
 
6.2.3 Liquiditätsrisikomess- und Liquiditätssteuerungsverfahren 
 
Für die Beurteilung einer ausreichenden Liquidität bietet sich für die Gemeinde die Einrichtung eines Liquiditätsri-
sikomess- und Liquiditätssteuerungsverfahren an. Ein derartiges Verfahren muss unter Berücksichtigung der 
örtlichen Verhältnisse der Gemeinde der Art und Komplexität der gemeindlichen Geschäftsvorfälle eine adäquate 
laufende Ermittlung und Überwachung des Liquiditätsrisikos und der Liquiditätslage gewährleisten können. Auch 
muss das Verfahren den notwendigen Aufschluss über zu erwartende erhebliche Mittelabflüsse und über die 
Aufnahme von Finanzierungsmitteln sowie über die Auswirkungen von Liquiditätsengpässen ermöglichen, damit 
von der Gemeinde die notwendigen Maßnahmen bedarfsgerecht ergriffen werden können.  
 
Im Zusammenhang mit der Einschätzung, bei welchem Niveau ein mittleres oder ein hohes Risiko für eine nicht 
ausreichende Liquidität entsteht, sollten daher geeignete Obergrenzen für Liquiditätsrisiken wie sie vergleichs-
weise auch im Zinsmanagement zur Anwendung kommen, bestimmt und zudem regelmäßig überprüft werden. 
Auch bedarf es bereits im Vorfeld der Auswahl von Maßnahmen zur Beseitigung einer Gefährdung. Werden von 
der Gemeinde zudem Beobachtungskennzahlen, z.B. eine Liquiditätskennzahl, die das Verhältnis zwischen den 
verfügbaren Zahlungsmitteln und den Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde in einem bestimmten Zeitraum 
angeben kann, eingesetzt, können derartige Hilfsmittel oder Instrumente zu einer Verbesserung der Einschätzung 
der Liquiditätserfordernisse bei der Gemeinde beitragen.            
 
Es bedarf jedoch alternativer Verfahren zur Sicherung der gemeindlichen Liquidität, wenn die Gemeinde sich 
nicht eines ausgefeilten Liquiditätsrisikomess- und Liquiditätssteuerungsverfahrens bedient. Einen Einstieg, um 
sich einen zeitbezogenen Überblick über die verfügbaren Zahlungsmittel und der abrufbaren Forderungen und 
Zahlungsverpflichtungen zu verschaffen, könnte ein Liquiditätsspiegel, vergleichbar dem Forderungsspiegel und 
dem Verbindlichkeitenspiegel im Jahresabschluss, bieten. Durch die Einstellung der Ansprüche und Zahlungs-
verpflichtungen in ein Zeitraster soll dabei ein Überblick erreicht werden, durch den das gemeindliche Finanzma-
nagement und die notwendige Liquiditätssicherung unterstützt werden. Anders als die zuvor genannten Spiegel 
müssen in einem Liquiditätsspiegel jedoch stärker die kurzfristigen Zahlungserfordernisse berücksichtigt werden. 
Außerdem muss ein Liquiditätsspiegel in kurzen Zeitabständen, ggf. täglich, fortgeschrieben werden.  
 
 
6.3 Die Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft hat die Investitionstätigkeit der Gemeinde eine erhebliche 
Bedeutung für die gemeindliche Aufgabenerfüllung. Daher enthält die haushaltsrechtliche Vorschrift ein entspre-
chendes Gebot für die Gemeinde. Die Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen erfordert zudem ein 
Zusammenspiel verschiedener Aspekte, um diesem Haushaltsgrundsatz Genüge zu tun. Bei der Entscheidung, 
ob die Finanzierung einer Investition gesichert ist und sie durchgeführt werden darf, gilt es, die Vorschriften über 
die gemeindlichen Investitionen in § 14 GemHVO NRW, die Gesamtdeckung in § 20 GemHVO NRW und über die 
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Kreditaufnahme in § 86 (Kredite für Investitionen) sowie in § 89 (Kredite zur Liquiditätssicherung) haushaltsrecht-
lich und haushaltswirtschaftlich zutreffend anzuwenden.  
 
Aber auch weitere gemeindliche Vorschriften können für die Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen 
betroffen sein, z. B. die Vorschrift des § 83 GO NRW bei einer außerplanmäßigen Umsetzung von Investitionen 
oder die Vorschrift des § 85 GO NRW über das Eingehen von Verpflichtungen aus der gemeindlichen Investiti-
onstätigkeit zulasten künftiger Haushaltsjahre. In die Betrachtung, ob die Finanzierung von Investitionen sicher-
gestellt ist, sind auch die erhaltenen Zuwendungen und die Beiträge Dritter einzubeziehen. So ist z.B. ein bei der 
Gewährung einer investiven Zuwendung zugelassener vorzeitiger Baubeginn durch den Zuwendungsgeber ohne 
seine rechtliche Zusicherung der Zuwendungsgewährung kein Anlass, von der nach dieser Vorschrift erforderli-
chen Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen ausgehen zu können, wenn die Gemeinde nicht bereits 
über die notwendigen Eigenmittel verfügt.  
 
Die Gemeinde muss daher vor der Veranschlagung einer Investition im gemeindlichen Haushaltsplan klären, ob, 
die Finanzierung der Investition im Sinne des § 75 Absatz 6 GO NRW i.V.m. § 14 GemHVO NRW sichergestellt 
ist. Im Rahmen der gemeindlichen Planung der voraussichtlichen Umsetzung einer investiven Maßnahme sollte 
die Gemeinde die Maßnahme auch in ihre haushaltsmäßige Liquiditätsplanung einbeziehen. Dabei sollte auch 
das Forderungssicherungsgesetz (FoSiG) vom 23.10.2008 (BGBl. I S. 2022) Beachtung finden, denn danach 
kann z.B. ein Unternehmer vom Besteller eine Abschlagszahlung verlangen. Diese darf nicht verweigert werden, 
selbst nicht wegen vorhandener Mängel (vgl. § 632a BGB).  
 
 
7. Zu Absatz 7 (Überschuldung der Gemeinde): 
 
7.1 Zu Satz 1 (Verbot der Überschuldung): 
 
Das bilanzielle Eigenkapital einer Gemeinde kann seine Funktion nur erfüllen, solange es nicht durch Verluste in 
Form von Jahresfehlbeträgen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung vollständig aufgezehrt worden ist. Aus 
diesem Grunde bedarf bei Gemeinden, deren weitere Entwicklung mit erheblichen Risiken behaftet ist, der Be-
stand an Eigenkapital in der gemeindlichen Bilanz einer besonderen Betrachtung. In Fortführung der Genehmi-
gungspflicht der Verringerung der allgemeinen Rücklage nach Absatz 4 der Vorschrift als eine Inanspruchnahme 
des gemeindlichen Eigenkapitals verbietet diese Vorschrift der Gemeinde sich zu überschulden. Die Vorschrift 
enthält dazu auch eine Definition der gemeindlichen Überschuldung, die aus dem kaufmännischen Recht abgelei-
tet ist (bilanzielle Überschuldung). Die Sachlage, dass bei einer eingetretenen Überschuldung die stetige Aufga-
benerfüllung der Gemeinde nicht mehr gewährleistet ist, führte zu dieser gesetzlichen Auffangregelung. 
 
Durch die ausdrückliche Benennung der gemeindlichen Bilanz in dieser Vorschrift ist eindeutig bestimmt, dass im 
Rahmen des Jahresabschlusses (vgl. §§ 95 und 96 GO NRW) von der Gemeinde zu prüfen ist, ob noch ausrei-
chend Eigenkapital vorhanden ist. Aus der Bilanz im gemeindlichen Jahresabschluss ergibt sich stichtagsbezo-
gen, ob eine Überschuldung der Gemeinde eingetreten ist. Der gesetzliche Verbotstatbestand wirkt jedoch nicht 
soweit, dass bei einem möglichen Eintreten einer Überschuldung von der Gemeinde zum Abschlussstichtag kein 
Jahresabschluss aufzustellen ist, weil dadurch die Überschuldung der Gemeinde tatsächlich eintritt und gleichzei-
tig belegt wird. Der Tatbestand der Überschuldung ist vielmehr besonderes und eindeutiges Indiz für Handlungs-
pflichten des Rates und der Verwaltung der Gemeinde, denn es gilt, den Verbotstatbestand schnellstmöglich 
wieder zu beseitigen. 
 
Bei diesem Überschuldungsverbot bleibt der jährliche Gesamtabschluss unberührt, denn die Vorschrift verweist 
nur auf die Bilanz im gemeindlichen Jahresabschluss und nicht auf die Gesamtbilanz, die zum gemeindlichen 
Gesamtabschluss gehört (vgl. § 116 Absatz 1 GO NRW). Die Gesamtbilanz wird regelmäßig aus der Bilanz der 
Gemeinde und den Bilanzen der gemeindlichen Betriebe im Rahmen der Konsolidierung erstellt (vgl. § 50 
GemHVO NRW), sodass sich auch Besonderheiten bei den Einzelbilanzen darauf auswirken. Eine eingetretene 
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Überschuldung bei der gemeindlichen Verwaltung und/oder bei einem der gemeindlichen Betriebe wirkt sich 
daher negativ auf das Gesamteigenkapital der Gemeinde aus. Soweit dadurch ein Überschuss der Passivposten 
über die Aktivposten entsteht und damit ein Überschuldungstatbestand im Gesamtabschluss vorliegt, ergibt sich 
wegen des fehlenden Verweises gleichwohl kein Verbotstatbestand für die Gemeinde. 
 
 
7.2 Zu Satz 2 (Vorliegen der Überschuldung): 
 
7.2.1 Die Ermittlung der Überschuldung 
 
Nach der Vorschrift ist eine Gemeinde überschuldet, wenn nach ihrer Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist. In 
den Fällen, in denen eine Überschuldung der Gemeinde vorliegt, muss auf der Aktivseite der gemeindlichen Bi-
lanz der besondere Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ angesetzt werden, um als Kor-
rekturposten den Differenzbetrag aufzunehmen. Dieser Tatbestand ist sachlich gegeben, wenn die Wertansätze 
der Passivposten in der Bilanz (Eigenkapital und Verbindlichkeiten), jedoch ohne Berücksichtigung der Sonder-
sonderrücklagen als Eigenkapitalbestandteile, die Wertansätze der Aktivposten (Anlagevermögen und Umlauf-
vermögen) unter Berücksichtigung der Rechnungsabgrenzung, übersteigen.  
 
Zur Feststellung der Überschuldung der Gemeinde muss eine Summe aus den Eigenkapitalbestandteilen in Form 
der Ansätze der Bilanzposten „Allgemeine Rücklage“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss/-
Jahresfehlbetrag“ gebildet werden. Sofern das ermittelte Ergebnis negativ ist (Summenbetrag < 0 Euro), darf 
dieser Betrag nicht mit einem negativen Vorzeichen auf der Passivseite der Bilanz angesetzt werden. Vielmehr 
muss dieser Betrag unter einem gesonderten Bilanzposten am Ende der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz 
angesetzt werden (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 4 i.V.m § 43 Absatz 7 GemHVO NRW). Die Nichtberücksichtigung 
von Sonderrücklagen ist wegen des bestehenden Haushaltsausgleichssystems und des Verbotes der Bildung von 
Sonderrücklagen für selbst gewählte Zwecke durch die Gemeinde geboten (vgl. § 43 Absatz 4 Satz 4 GemHVO 
NRW). Das nachfolgende Schema zeigt den Bilanzposten auf, der bei eingetretener Überschuldung auf der Ak-
tivseite der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Bilanzposten für das „negative Eigenkapital“ 

 
 
Aktiva 
 
1. Anlagevermögen  

1.1   Immaterielle Vermögensgegenstände 
 1.2    Sachanlagen  
1.3    Finanzanlagen  

1 Umlaufvermögen 
1.1    Vorräte 
1.2  Forderungen und sonstige  
          Vermögensgegenstände 
1.3    Wertpapiere des Umlaufvermögens 
2.4     Liquide Mittel 

3.   Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
4.   Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehl- 
      betrag 
 

 
Passiva 
 
1. Eigenkapital 
 Allgemeine Rücklage 
 Sonderrücklagen 
 Ausgleichsrücklage 
 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
2. Sonderposten 
3. Rückstellungen 
4. Verbindlichkeiten 
5. Passive Rechnungsabgrenzung 
 

Abbildung 41 „Der Bilanzposten für das „negative Eigenkapital“ 
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7.2.2 Überschuldung und Haushaltsausgleichsregel 
 
Der gemeindliche Haushalt ist nach der Vorschrift auch ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die 
Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Haushaltsjahr übersteigt. Es ist daher selbstverständlich, dass 
auch bei voraussichtlich höheren Erträgen als Aufwendungen die Gemeinde die Pflicht zum Haushaltsausgleich 
erfüllt wird. Die Regel über höhere Erträge als Aufwendungen als Haushaltsausgleichsregel ist dem bestehenden 
Verbot der Überschuldung bei Gemeinden geschuldet. Die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals hat die 
Gemeinde in jedem Haushaltsjahr aufzeigen. Sie muss deshalb ihrem Haushaltsplan eine Übersicht dazu beizu-
fügen (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 2 Nummer 7 GemHVO NRW).  
 
Die Gemeinde kann eine eingetretene Überschuldung aber nur beseitigen, wenn sie aus ihrer Haushaltswirtschaft 
heraus auch Überschüsse erzielt bzw. erzielen darf. Bei der gemeindlichen Haushaltsplanung muss deshalb 
bereits ein Jahresüberschuss als Zielvorgabe für die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gewollt 
sein. Ein entsprechendes Bemühen der gemeindlichen Verwaltung soll bestehen, damit dieses Ziel auch erreicht 
wird, zumal der Haushaltsplan für die Haushaltsausführung der Gemeinde bindend ist (vgl. § 79 Absatz 3 Satz 2 
GO NRW). Die Erweiterung der Haushaltsausgleichsregel soll diesen Zusammenhang verdeutlichen.  
 
 
7.2.3 Überschuldung und vorläufige Haushaltswirtschaft  
 
Die eingetretene Überschuldung einer Gemeinde führt als Verstoß gegen das gesetzliche Verbot dazu, dass 
deren jährliche Haushaltswirtschaft wie eine vorläufige Haushaltswirtschaft einzustufen und zu führen ist. Die 
Gemeinde kann beim Vorliegen einer Überschuldung nicht mehr dem Gebot in Absatz 1 der Vorschrift, ihre 
Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist, in einem 
ausreichenden Maße nachkommen. Diese Sachlage ist auch dann als gegeben anzusehen, wenn die Gemeinde 
einen ausgeglichenen Haushalt aufstellt (Ausgleich ggf. nicht nur im Haushaltsjahr, sondern auch in den folgen-
den drei Planungsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung), sich jedoch nicht in der Lage sieht, die 
notwendigen Ergebnisüberschüsse im Haushaltsjahr zu erwirtschaften, um die Überschuldung und den dadurch 
den eingetretenen Verstoß gegen das gesetzliche Verbot zu beseitigen.  
 
Bei einem eingetretenen Verstoß gegen das gesetzliche Verbot der Überverschuldung kann daher auch bei ei-
nem ausgeglichenen Haushalt der Gemeinde gleichwohl die gemeindliche Haushaltswirtschaft nicht als unbe-
denklich behandelt werden, denn der Verstoß besteht fort, soweit in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-
nung „nur“ der gesetzlich vorgesehene Soll-Ausgleich erreicht wird. Diese Sachlage hat daher zur Folge, dass für 
die Gemeinde die Bedingungen der vorläufigen Haushaltsführung grundsätzlich gelten müssen, um durch in der 
Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft einsetzende Sparbemühungen einen Jahresüberschuss in der 
Ergebnisrechnung ausweisen zu können. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft muss daher ggf. auch langfristig 
auf die Beseitigung der eingetretenen Überschuldung der Gemeinde ausgerichtet werden. Diese Auslegung und 
Ausrichtung gebieten auch die haushaltsrechtlichen Grundsätze.  
 
 
7.2.4  Das Haushaltssicherungskonzept zur Vermeidung der Überschuldung 
 
Durch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- 
und Finanzplanung kann aufgezeigt worden sein, dass im Haushaltsjahr oder in einem der drei folgenden Plan-
jahre die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird, tritt als Rechtsfolge unmittelbar die Verpflichtung der Gemeinde 
zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Absatz 1 GO NRW ein. Weil es im Sinne der 
stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu verhindern gilt, dass der Prozess des Eigenkapitalverzehrs eine 
unbeherrschbare Dynamik annehmen kann, ist es auch im Interesse der Gemeinden sachgerecht, dass in diesen 
Fällen die Aufsichtsbehörden bei ihrer Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rücklage von der Ge-
meinde die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verlangen.  
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Im Rahmen der Aufstellung und Umsetzung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Absatz 1 Nummer 3 
GO NRW ist insbesondere eine enge Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und ihrer Aufsichtsbehörde zur 
Beseitigung der entstandenen Fehlentwicklung und Vermeidung des Eintritts einer Überschuldung notwendig. In 
einem unter dieser Zwecksetzung aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept ist zu berücksichtigen, dass die 
Gegenmaßnahmen zum möglichen Eigenkapitalverzehr auch Elemente der Maßnahmen enthalten müssen, die 
für einen Eigenkapitalaufbau geeignet sind. 
 
 
7.2.5 Der Sanierungsplan zur Beseitigung der Überschuldung 
 
7.2.5.1 Der Anlass für den Sanierungsplan  
 
Bei eingetretener Überschuldung, die durch den Ansatz des Postens „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbe-
trag“ auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen wird (vgl. § 43 Absatz 7 i.V.m. § 41 Absatz 3 
Nummer 4 GemHVO NRW) und die dadurch auch als Überschuldungsbilanz bezeichnet werden kann, muss der 
Blick der Gemeinde zwingend auf den Aufbau von Eigenkapital gerichtet werden. Es gilt in solchen Fällen die 
notwendige Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs einzuleiten und die Wiederherstellung der Ertragskraft 
sofort in Angriff zu nehmen. Der bestehende Verstoß gegen das Verbot der Überschuldung (vgl. § 75 Absatz 7 
GO NRW) steht dabei im Mittelpunkt der Betrachtung, sodass die notwendigen Gegenmaßnahmen der Gemeinde 
mindestens auf die Beendigung dieses Verstoßes zielen müssen. Es muss aber auch eine örtliche Eigenkapital-
zielgröße entwickelt werden, um auf Dauer die Leistungsfähigkeit der Gemeinde, auch bei haushaltswirtschaftli-
chen Schwankungen in der gemeindlichen Ertragskraft, sicherzustellen. 
 
Die Gemeinde muss daher auf jeden Fall zeitnah zielgerichtete haushaltswirtschaftliche Sofortmaßnahmen er-
greifen, damit auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz kein Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehl-
betrag“ mehr auszuweisen ist. Daraus folgt auch, dass ggf. auf eine längere Zeit vielfältige Gegenmaßnahmen 
von der Gemeinde umgesetzt werden müssen, um eine künftige Überschuldung wirksam auf Dauer zu vermei-
den. Die besonderen Ziel- und Zwecksetzung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erfordern daher einen ge-
eigneten Sanierungsplan als Eigenkapitalaufbaukonzept (EAK). Mit dem Haushaltssicherungskonzept nach § 76 
GO NRW können aber auch andere Strategien verfolgt werden.  
 
Der Sanierungsplan wird in diesem Zusammenhang als umfassendes Sanierungskonzept zum zukunftsorientier-
ten Leitfaden (Gesamtkonzept der Gemeinde), in dem die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die Siche-
rung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde und die Steuerung des Haushalts sowie den Erhalt des Ei-
genkapitals festgelegt werden. Der Sanierungsplan muss gleichzeitig ein erweitertes Planungssystem als der 
Haushaltsplan enthalten, das als Handlungsrichtschnur dienen soll und deshalb die konkreten und akuten Schritte 
aufzuzeigen hat, die sofort und in der weiteren Zukunft von der Gemeinde zu gehen sind. Besondere Eckpunkte 
sowie die Chancen und Risiken für die Gemeinde sind dabei besonders herauszustellen. 
 
 
7.2.5.2 Die Stufen eines Sanierungsplans 
 
7.2.5.2.01 Die Leitlinie zur Krisenbewältigung 
 
In Krisensituation der Gemeinde müssen für den Rat und die Verwaltung sowie die Bürgerinnen und Bürger eine 
Sanierungsstrategie im Sinne eines Gesamtkonzeptes erarbeitet werden, die den gesamten Ablauf der  Bewälti-
gung der haushaltswirtschaftlichen Krise der Gemeinde strukturmäßig beinhaltet und die Grundlage für die not-
wendigen Sanierungshandlungen der Gemeinde bietet. Die fünf Stufen eines Gesamtkonzeptes der Gemeinde 
zur Krisenbewältigung (Sanierungsplan) können dabei z.B. die nachfolgend aufgezeigten Stufen oder Phasen 
sein, wobei jeder Stufe eine eigene Bedeutung zukommt. Gleichzeitig besteht aber auch ein Zusammenhang 
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zwischen den allen Stufen. Eine örtlich gewollte Sanierung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ist regelmäßig 
nur umsetzbar, wenn die einzelnen Schritte dazu aufeinander aufbauen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Stufen eines Sanierungsplans 

 

Stufe 1 

  
Sensibilisierung/ Krisenerkenntnis  
(Befangenheit der Betroffenen) 
 

Bedrohung erkennen 
und ernst nehmen 

 
Stufe 2 

 
Krisenursachen identifizieren 
(Sanierungswürdigkeit und Sanierungsfähigkeit feststel-
len) 
 

 
Sich schlüssig auf we-
sentliche Kernfragen 
konzentrieren 

Stufe 3 

 
Sanierungskonzept - Leitlinie für eine Sanierung 
(Ursachen - Analyse - Lage - Ziele) 
 

Perspektive und Vision 
der Sanierung vermitteln 

Stufe 4 

 
Implementierung des Sanierungskonzepts 
(leistungs- und finanzwirtschaftliche, organisatorische 
Maßnahmen) 
 

Zustimmung und Motiva-
tion der Beteiligten 
auslösen 

 
Stufe 5 

 
Sanierungscontrolling 
(Identifizierung des Sanierungserfolges, Kennzahlen, 
Planungsrechnungen und Planbilanz)  
 

 
Erfolgreiche Umsetzung 
messen, Chancen und 
Risiken neu einschätzen 

Abbildung 42 „Die Stufen eines Sanierungsplans“ 
 
Der Sanierungsplan verkörpert somit eine Leitlinie für das Handeln der Gemeinde und für die Verhandlungen mit 
Dritten. Die Frage, ob und ggf. welche Schlussfolgerungen bei Vorliegen der Überschuldung der Gemeinde zu 
ziehen sind und ob und welche Formen des aufsichtsrechtlichen Handelns angezeigt sind, bedarf noch weiterer 
Erörterungen und Abstimmungen. Es sollen möglichst praktikable Antworten gefunden werden. 
 
 
7.2.5.2.1 Zu Stufe 1 (Sensibilisierung/ Krisenerkenntnis): 
 
Die schlechte wirtschaftliche Lage der Gemeinde bzw. die Krise bei der Gemeinde ist kein Thema, das verdrängt 
und auf die Zukunft verschoben werden darf. Oftmals können die Aufsichtsbehörde oder Dritte einen Anstoß 
geben, damit die Gemeinde die Bedeutung der Problematik erkennt und sich dieser stellt. Hierzu bedarf es aus-
reichender Kenntnisse über die wirtschaftliche Situation der Gemeinde sowie über die örtliche Verwaltungskultur, 
ggf. auch einer Objektivierung bei der Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde. Vielfach besteht 
eine Befangenheit der Betroffenen, sodass die eingetretene Bedrohung nicht im erforderlichen Umfang erkannt 
und ernst genommen wird. Daher muss eine sachliche Klarheit geschaffen und kritische Fragen in Abwägung mit 
den angestrebten Zielen geklärt werden. Auch darf die mögliche Gefahr, dass traditionelle Unterschiede sich als 
Hindernisse erweisen und eine Verständigung bzw. Annäherung ausbleibt, nicht außer Acht gelassen werden. 
 
 
7.2.5.2.2 Zu Stufe 2 (Krisenursachen identifizieren): 
 
Die schlechte wirtschaftliche Lage der Gemeinde erfordert eine Identifikation der Krisensymptome und Ursachen. 
Sie umfasst alle Maßnahmen zur möglichst vollständigen Erfassung der vorhandenen Faktoren, die diese Lage 
bzw. Krise der Gemeinde verursacht bzw. dazu beigetragen haben. Auch gilt es, die Sanierungswürdigkeit und 
Sanierungsfähigkeit aller Bereiche der gemeindlichen Aufgabenerfüllung festzustellen. Damit wird der Weg frei, 
sich schlüssig auf die wesentlichen Kernfragen zur Einleitung der Sanierung zu konzentrieren. Es reicht deshalb 
zur Feststellung möglicher Ursachen bzw. eines Sanierungsbedarfs in der Gemeinde nicht aus, auf Entwicklun-
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gen zu verweisen, die sich in gleicher oder ähnlicher Weise auch auf die Haushaltswirtschaft bzw. wirtschaftliche 
Lage anderer Gemeinden auswirken.  
 
Soweit die Voraussetzungen für einzelne Lösungen ungünstig erscheinen oder widersprüchliche Positionen be-
stehen, kann eine fundierte Analyse der haushaltswirtschaftlichen Lage der Gemeinde zu einer Entscheidungs-
basis werden, die zum Verständnis und zur Akzeptanz der Notwendigkeit einer Sanierung beiträgt. Dieses muss 
jedoch eine vollständige und zutreffende Information und Kommunikation über die örtliche Bestandsaufnahme, 
die Bewertung und die Machbarkeit einschließen und ggf. erkennen lassen, dass die für eine Sanierung notwen-
digen Voraussetzungen erst noch geschaffen werden müssen. 
 
 
7.2.5.2.3 Zu Stufe 3 (Sanierungsplan - Leitlinie für eine Sanierung): 
 
Die Identifikation der Krisenursachen schließt ein, die Ziele der Sanierung sowie eine Sanierungsstrategie mit 
einer Perspektive zu entwickeln und festzulegen sowie die Vision der Sanierung zu vermitteln. Dabei dürfen die 
erkannten Probleme nicht nebeneinanderstehen bleiben. Es muss versucht werden, dass durch eine möglichst 
strukturierte Zusammenfassung in „Bereiche“ die grundlegenden und maßgeblichen Verhältnisse aufgezeigt, 
Unsicherheiten abgebaut und eine Annäherung der Beteiligten erreicht werden.  
 
Die Gemeinde hat außerdem die Kriterien für ein Sanierungsmanagement sowie die Inhalte des Sanierungsplans 
aus der Analyse heraus und aufgrund von realistischen Annahmen zu bestimmen. Zu dieser Stufe gehört auch, 
die notwendigen Informationen zu sammeln, um die Chancen und Risiken für die Zukunft der Gemeinde zu ana-
lysieren und zu definieren. Erst dann können Perspektiven und Visionen der Sanierung aufgezeigt und verständ-
lich gemacht sowie dem Sanierungsplan eine Leitlinie gegeben werden.  
 
 
7.2.5.2.4 Zu Stufe 4 (Implementierung des Sanierungsplans): 
 
Aufbauend auf dem durch die Aufsichtsbehörde nach § 76 Absatz 2 GO NRW genehmigten schlüssigen und 
realitätsgerechten Sanierungsplan sowie den festgelegten Zielen und der vorgesehenen Sanierungsstrategie soll 
die Umsetzung vorbereitet und in konkreten Schritten durchgeführt werden. Eine stetige Begleitung bzw. Pro-
zessunterstützung durch die Aufsichtsbehörde sowie Unterrichtungspflichten in regelmäßigen Zeitabständen 
gegenüber dem Rat, der Öffentlichkeit und der Aufsichtsbehörde soll die Umsetzungsbemühungen und die Vor-
gehensweise der Gemeinde bestärken. Die im Sanierungsplan aufgezeigten möglichen leistungs- und finanzwirt-
schaftlichen sowie organisatorischen Maßnahmen müssen die Zustimmung aller Beteiligten, insbesondere der 
Entscheidungsträger, finden sowie eine Motivation dieser Personen bewirken. Der Sanierungsplan soll auch als 
Leitlinie für Verhandlungen mit Dritten im Rahmen der vorgesehenen Sanierung dienen. 
 
 
7.2.5.2.5 Zu Stufe 5 (Sanierungscontrolling): 
 
Die Umsetzung des genehmigten Sanierungsplans und das Erreichen der festgelegten Ziele sowie die Einhaltung 
der vorgesehenen Sanierungsstrategie bedürfen der regelmäßigen Überprüfung durch die Gemeinde. Dies erfor-
dert ein regelmäßiges Sanierungscontrolling, mit dem die jeweils aktuelle wirtschaftliche Lage der Gemeinde 
sowie ihre Verwaltungskultur bewertet und beurteilt sowie ein Abgleich der aktuellen Situation mit den Vorgaben 
aus dem Sanierungsplan bzw. der Sanierungsstrategie vorgenommen wird. Dabei soll der Sanierungserfolg iden-
tifiziert werden, z. B. mit Kennzahlen und Planungsrechnungen (Planbilanz), denn eine erfolgreiche Bewältigung 
der Krise muss messbar sein.  
 
In die Ergebnisbetrachtung der einzelnen Sanierungsschritte müssen die Chancen und Risiken für die künftige 
Entwicklung der Gemeinde einbezogen werden. Ein erfolgreicher Sanierungsprozess bei der Gemeinde besteht 
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u.a. darin, dass sie die Bewältigung der Krise ihrer haushaltswirtschaftlichen Lage selbst so durchführt, dass die 
Gemeinde die dauernde Leistungsfähigkeit und eine stetige Aufgabenerfüllung wieder gesichert wird und die 
künftigen Generationen nicht unnötig belastet (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW). Die Gemeinde kann dadurch dann 
den Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit einhalten. 
 
 
7.2.6 Die Ausführung örtlicher Maßnahmen der Gemeinde 
 
7.2.6.1 Die Ursachenanalyse 
 
Für die Aufstellung des Sanierungskonzeptes muss die Gemeinde ihre aktuelle Ausgangslage zutreffend ein-
schätzen, um die Ursachen für den haushaltswirtschaftlichen „Sanierungsbedarf“ identifizieren und Sanierungs-
ziele und Strategien entwickeln zu können. Erst aufgrund einer sorgfältigen Analyse, möglichst mehrerer vergan-
gener Haushaltsjahre sowie der Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, im Einzelfall ggf. auch 
darüber hinaus, lässt sich nach den Verhältnissen der jeweiligen Gemeinde unter Beachtung eines pflichtgemä-
ßen Ermessens und der Abwägung der in Betracht gezogenen Sanierungsmöglichkeiten, der Rahmen sowie die 
Inhalte des örtlichen Sanierungskonzeptes konkret festlegen.  
 
 
7.2.6.2 Die Schaffung eines zukunftsorientierten Bildes 
 
Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige 
Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). Sie hat zudem ihre Haushaltswirt-
schaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Diese Vorgaben erfor-
dern grundsätzlich, dass die Gemeinde möglichst eine defizitäre Haushaltslage, insbesondere aber eine Über-
schuldung vermeidet. Soweit eine solche Haushaltslage entstehen kann, soll die Gemeinde mit ihren Möglichkei-
ten zukunftsorientiert versuchen, ihre Ertragskraft bald möglichst wieder herzustellen und dauerhaft zu sichern. 
Bei einer eingetretenen Überschuldung soll die Gemeinde den Sanierungsprozess selbst so durchführen, dass 
die dauernde Leistungsfähigkeit und stetige Aufgabenerfüllung wieder erreicht wird. Sie soll eine haushaltswirt-
schaftliche Lage schaffen, durch die die künftigen Generationen nicht unnötig belastet werden sowie deren Zu-
kunft dauerhaft gesichert wird.  
 
Diese Erfordernisse für die gemeindliche Haushaltssanierung zeigen und verdeutlichen, dass unter Beachtung 
des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit ein zukunftsorientiertes Bild der Gemeinde mit qualitativ 
hochwertigen Leitorientierungen als Kernaussagen geschaffen sein muss. Erst dann besteht eine geeignete 
Grundlage für eine neue Ausrichtung auf ein nachhaltiges und zukunftsbezogenes Handeln der Gemeinde. Die 
wirtschaftliche Lage bzw. die eingetretene Überschuldung der Gemeinde verlangen bei einer Haushaltssanierung 
die Festlegung neuer nachhaltiger Rahmenbedingungen und Handlungsfelder vor Ort. Für den Weg dorthin be-
darf es eines Maßnahmepaketes mit aufeinander abgestimmten Sanierungsmaßnahmen und nicht nur der Be-
nennung einzelner Maßnahmen.  
 
Die neuen Rahmenbedingungen sollen zudem auch dazu beitragen, dass die Gemeinde sich ein ziel- und zu-
kunftsorientiertes Profil gibt. Nur mit auf die gemeindliche Aufgabenerfüllung in der Zukunft ausgerichteten Visio-
nen und Leitlinien (Leitbildern) lassen sich von der Gemeinde die notwendigen strategischen und operativen Ziele 
bestimmen und die angestrebte Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit im Rahmen ihrer Haushaltswirt-
schaft einhalten. Die örtlichen Ziele können und sollen dazu eine Leitorientierung für die gemeindliche Sanierung 
entfalten bzw. bieten, um auch die notwendige Haushaltswirksamkeit zu erreichen. Dabei gilt es, die gemeindli-
che Steuerung und das Finanzmanagement der Gemeinde unter Beachtung der einschlägigen haushaltsrechtli-
chen Vorschriften miteinander zu verknüpfen. Insgesamt gesehen kann und muss durch die Gemeinde ein örtlich 
gestaltetes handhabbares und auf ein wirtschaftliches Handeln ausgerichtetes System für die gemeindliche 
Haushaltssanierung und die künftige Haushaltswirtschaft der Gemeinde entstehen.  
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Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen daher die örtlich festgelegten produktorientierten Ziele unter Be-
rücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs 
überprüft sowie Leistungskennzahlen zur Zielerreichung ggf. neu bestimmt und mit den örtlichen Finanzzielen 
verknüpft werden. Die Ziele sind dabei zwischen dem Rat der Gemeinde und der gemeindlichen Verwaltung ab-
zustimmen. Auch die Öffentlichkeit sollte in diesen Prozess in geeigneter Weise eingebunden werden. Durch die 
Verpflichtungen wird von der Gemeinde nichts Unmögliches verlangt, auch wenn es bei der Vielzahl der örtlichen 
Aufgaben nicht immer einfach sein dürfte, dafür geeignete messbare Ziele und Leistungskennzahlen festzulegen.  
 
 
7.2.6.3 Die Sanierungspotentiale erschließen 
 
Als Einstieg in die Sanierung sind durchaus pauschale Maßnahmen ohne Berücksichtigung von Fach- und Son-
derinteressen denkbar. Solchen aufgabenbereichsübergreifenden Maßnahmen sollte bei Bedarf eine differenzier-
te Konsolidierung anhand einer vorgenommenen Aufgabenkritik folgen. Es hat sich z.B. in der Vergangenheit 
gezeigt, dass allein der Abbau staatlicher Standards keine Konsolidierungspotentiale erschließt, wenn sich daran 
keine kritische Überprüfung der Möglichkeiten zur Ausfüllung dieser Entscheidungsfreiräume anschließt. Auch bei 
den pflichtigen Aufgaben sind daher die Möglichkeiten einer Reduzierung der Aufwendungen durch eine Überprü-
fung der Art, des Umfanges und der Ermessensausübung auszuschöpfen. Gesetzliche Verpflichtungen sind mit 
dem Ziel zu überprüfen, sie auf die kostengünstigste Weise zu erledigen, ggf. auch in Zusammenschlüssen mit 
anderen Gemeinden.  
 
In diesem Zusammenhang sind auch pflichtige Aufgaben der Gemeinde zum Gegenstand der Haushaltssanie-
rung zu machen und freiwillige Leistungen der Gemeinde können bei der Prüfung von Sanierungspotential nicht 
außer Betracht bleiben. Auch die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde muss einbezogen werden, soweit 
dort Sanierungsmaßnahmen durch eine Reduzierung von Abschreibungs- und Zinslasten, z.B. durch den Verzicht 
auf nicht zwingend erforderliche Investitionsvorhaben, möglich sind. Auch die Positionen des Haushaltsplans 
bieten sich für die Prüfung möglicher haushaltswirtschaftlicher Verbesserungen (Erhöhung der Erträge, Reduzie-
rung der Aufwendungen) an. Bei dieser Prüfung darf kein Teilplan ausklammert werden, weil das Sanierungskon-
zept auch die schnellstmögliche Beseitigung der Überschuldung gewährleisten muss. 
 
 
7.2.6.4 Die Auswahl von Sanierungsmaßnahmen 
 
7.2.6.4.1 Allgemeine Maßnahmen 
 
Die Gemeinde hat bereits im frühen Stadium der Vorbereitung auch die Fach- und Sonderinteressen der ge-
meindlichen Verwaltung in die Vorbereitung der Sanierung einzubinden. Es gilt dabei, nicht die Ideenfindung für 
Sanierungsmaßnahmen in den Vordergrund zu schieben, sondern u.a. zu sichern, dass eine entsprechende 
spätere Umsetzung erfolgreich sein wird, auch wenn von einzelnen Aufgabenbereichen ggf. dauerhaft Einschrän-
kungen hingenommen werden müssen. Eine solche Vorgehensweise kann z. B. durch eine gemeindeinterne 
„Sanierungskommission“ koordiniert werden, wo es insgesamt sachlich sinnvoll und wünschenswert ist. Dieses 
Gremium muss daher mit der Zwecksetzung eingerichtet werden, die Umsetzungsschritte zur Beseitigung der 
Überschuldung zu verbessern und zu beschleunigen.  
 
Im Rahmen einer notwendigen Aufgabenkritik muss das gesamte Leistungsangebot der Gemeinde mit dem Ziel 
der Anpassung und ggf. der Rückführung auf ein niedrigeres Niveau untersucht und eingegrenzt werden. Die 
örtlich unterschiedlichen Ausgangssituationen für eine Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs erfordern es 
von jeder betroffenen Gemeinde, eigene Sanierungspotentiale aufzuspüren. Dabei können auch kleinere Mög-
lichkeiten zur Sanierung beitragen und sich in der Summe durchaus zu bedeutenden Sanierungsleistungen sum-
mieren. Insgesamt erfordert daher ein Sanierungskonzept das Setzen neuer Aufgabenschwerpunkte und die 
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eigene strikte Bereitschaft zur Wiederherstellung eines dauerhaften Hausausgleichs auch unter der Einbeziehung 
organisatorischer Maßnahmen. Diese Sachlage erfordert, den Rat der Gemeinde, der das Sanierungskonzept zu 
beschließen hat, frühzeitig in die Überlegungen der Verwaltung einzubinden. 
 
 
7.2.6.4.2 Die Festlegung des Veränderungspotentials 
 
Das mögliche Veränderungspotential der Gemeinde zur Optimierung der gemeindlichen Bilanzstruktur im Sinne 
eines Beitrages zur Beseitigung der Überschuldung der Gemeinde muss von der Gemeinde danach bestimmt 
werden, auf welche Art und Weise in der Bilanz als Vermögensrechnung der Gemeinde die bilanziellen Wertan-
sätze zugunsten der Gemeinde verändert werden können, um dadurch die Überschuldung zu beseitigen und die 
gemeindliche Ertragskraft dauerhaft zu gestalten bzw. zu steigern. Die Hinweise, die in der Abbildung beispielhaft 
enthalten sind, können von der Gemeinde zum Anlass genommen werden, örtlich ihre Möglichkeiten konkret zu 
ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Umsetzung auszuwählen. Daraus sollte möglichst ein örtliches Konzept 
der Gemeinde entstehen, in dem die umzusetzenden Maßnahmen jahresbezogen in Form einer Beschreibung 
oder als „Auftrag“ mit ihrem Veränderungspotential als Module enthalten sind. Die Maßnahmen sollen einzeln und 
zusammen eine sachgerechte Wirkung im Sinne der gesetzten Ziele entfalten können. 
 
In einer zusätzlichen Übersicht können dann die möglichen haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen auf die ge-
meindliche Bilanzstruktur der Gemeinde mit dem jeweils zu erwartenden Finanzbeitrag aus der geplanten Umset-
zung bildhaft aufgezeigt werden. Es sollten jedoch nur Angaben in die solche gemeindliche Übersicht aufgenom-
men werden, denen haushaltswirtschaftliche Sachverhalte oder Geschäftsvorfälle der Gemeinde zugrunde liegen, 
mit deren Eintritt die Gemeinde mit einer hohen Wahrscheinlichkeit im vorgesehenen Zeitraum rechnen kann oder 
die in diesem Zeitraum von der Gemeinde umsetzbar sind. In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft muss zu-
dem einerseits eine besondere Anpassungsfähigkeit bestehen, andererseits aber auch Klarheit und Eindeutigkeit 
vorherrschen, damit Fehlinterpretationen hinsichtlich der zu erzielenden Ergebnisse vermieden werden. 
 
 
7.2.6.4.3 Die Aufstellung einer Sanierungsbilanz 
 
Für den tatsächlichen erfolgten Aufbau des gemeindlichen Eigenkapitals bietet sich dabei eine gesonderte Dar-
stellung an. Die Bilanzbereiche einer Sanierungsbilanz, bei denen bilanzielle Veränderungen durch die Gemeinde 
möglich sind, sind dabei so darzustellen, dass erkennbar wird, ob die geplanten bilanziellen Wirkungen der Besei-
tigung der eingetretenen Überschuldung der Gemeinde führen. Diese Sachlage bedeutet, dass neben den unmit-
telbaren finanzwirtschaftlichen Sanierungsmaßnahmen auch im fachlichen Leistungsbereich der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung sinnvolle Sanierungsansätze gesucht und dargestellt werden müssen, um das notwendige 
Maß an gemeindlichem Eigenkapital wieder zu erreichen. Ein möglicher Überblick über diese Gegebenheiten 
könnte wie folgt dargestellt werden, wobei einige Felder lediglich beispielhaft gefüllt sind (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 43 „Die gemeindliche Sanierungsbilanz“ 
 
Die Auswahl von örtlichen Sanierungsmaßnahmen erfordert von der Gemeinde zuvor auch anhand der bilanziel-
len Gegebenheiten die notwendigen Maßnahmen zu betrachten und zu bewerten und die Anpassungsfähigkeit 
bei den Wertansätzen in der gemeindlichen Bilanz festzustellen (Veränderungsanalyse). Die vorzusehende Ent-
wicklung muss dabei anhand unterschiedlicher Gegebenheiten bewertet und nach wichtigen Bilanzbereichen 
getrennt werden. Es muss dazu ein Überblick geschaffen werden, der ausgehend von der aktuellen tatsächlichen 
Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde den Ist-Stand und den künftigen Soll-Stand darstellen soll. Eine 
solche Sanierungsbilanz ist zusätzlich zum jährlichen Jahresabschluss aufzustellen. Sie soll auch keine „echte“ 
Planbilanz darstellen, die jährlich aufzustellen wäre, weil mit einer Sanierungsbilanz das vermögens- und schul-
denmäßige Veränderungspotential und die Wirkungen daraus darzustellen.  
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7.2.6.4.4 Die Darstellung des Eigenkapitalaufbaus 
 
Die Festlegung einer Eigenkapitalzielgröße als wichtige Zielbestimmung in einem gemeindlichen Sanierungsplan 
zur Beseitigung der gemeindlichen Überschuldung wird die von der Gemeinde umzusetzenden Sanierungsmaß-
nahmen erheblich prägen. Die Entscheidungen der Gemeinde über die notwendigen örtlichen Sanierungsmaß-
nahmen führen dabei zu einem Konzept, das folgende Angaben enthalten kann (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 44 „Die Planung des Eigenkapitalaufbaus“ 
 
Die Gemeinde hat dabei eigenverantwortlich die notwendigen Festlegungen zum Aufbau des Eigenkapitals in 
ihrem Sanierungskonzept zu treffen. Ausgehend von der Ursachenanalyse und der Festlegung des Sanierungs-
potentials und der Konsolidierungsmaßnahmen ist ein geeignetes Eigenkapitalvolumen wieder zu erreichen.  
 
 
7.2.6.5 Die Sanierungsziele aufzeigen 
 
7.2.6.5.1 Allgemeine Ziele 
 
Ausgehend von der bestehenden defizitären Haushaltslage der Gemeinde, ihrer Analyse u.a. mit Hilfe von Kenn-
zahlen sowie der Identifikation der örtlichen Ursachen für die unzureichende wirtschaftliche Lage der Gemeinde 
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wären die zu erreichenden Sanierungsziele der Gemeinde festzulegen und im Sanierungskonzept darzustellen, 
zu denen z. B. das künftig notwendige Volumen des gemeindlichen Eigenkapitals gehört. Diesem Konzeptbe-
standteil müssten in einem weiteren Schritt die vorgesehenen Sanierungsstrategien sowie die gewählten und 
umsetzbaren Sanierungsmaßnahmen folgen, mit denen der Weg zum Eigenkapitalaufbau erkennbar und nach-
vollziehbar wird. Dabei muss gewährleistet werden, dass die Sanierungsziele und Sanierungsmaßnahmen aufei-
nander und die vorgesehenen Maßnahmen auch untereinander abgestimmt sind, um die gewünschten Wirkun-
gen entfalten zu können. In dieses Zusammenspiel von Zielen und Maßnahmen ist die zeitliche Umsetzungspla-
nung durch die Gemeinde sowie das von ihr gewählte Controlling einzubinden.  
 
 
7.2.6.5.2 Die Eigenkapitalzielgröße 
 
Der Aufbau des gemeindlichen Eigenkapitals erfordert zielorientiert die Festlegung einer sinnvollen und sachge-
rechten Eigenkapitalgröße für die Gemeinden als Wertansatz der allgemeinen Rücklage (vgl. § 41 Absatz 4 
Nummer 1 GemHVO NRW). Eine solche Größe lässt sich betragsmäßig nicht in den haushaltsrechtlichen Vor-
schriften festlegen. Sie ist vielmehr für die einzelne Gemeinde aus den tatsächlichen Vermögens- und Schulden-
verhältnissen sowie der Ertragskraft und sonstiger örtlicher tatsächlicher Gegebenheiten zu entwickeln. Die haus-
haltsrechtlichen Vorschriften über den jährlichen Haushaltsausgleich dürfen dabei nicht unberücksichtigt bleiben. 
Sie stellen von der Gemeinde zu erfüllende Anforderungen dar, die auch die Zielgröße für die Beseitigung der 
Überschuldung und für die Wiederherstellung der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage prägen.  
 
Unter Beachtung der Vorgaben für die Gemeinde, ihre Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu 
führen sowie so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist, kann die Ziel-
größe nicht allein darin bestehen, auf den Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der 
Aktivseite der gemeindlichen Bilanz verzichten zu können bzw. die allgemeine Rücklage mit einem Betrag von 
null Euro auf der Passivseite anzusetzen. Der Eigenkapitalaufbau muss vielmehr unter Berücksichtigung des 
Erhalts der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde weitergehend sein. Als Zielgröße bietet sich z. B. ein 
Eigenkapitalvolumen an, bei dem es möglich ist, Fehlbeträge in der gemeindlichen Ergebnisrechnung aufgrund 
auftretender Schwankungen bei der gemeindlichen Ertragskraft im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen.  
 
Unter Berücksichtigung der Ausgleichsfunktion der Ausgleichsrücklage und der Schwankungen bei der gemeind-
lichen Ertragskraft sowie von Jahresfehlbeträgen in einem der mittelfristigen Ergebnisplanung entsprechenden 
fünfjährigen Zeitraum könnte gemeindebezogene eine Zielgröße für das gemeindliche Eigenkapital ermittelt wer-
den. Der Berechnung könnte ein Durchschnittswert aus diesem Zeitraum zugrunde gelegt werden, der aus dem 
Volumen der Schwankungen im Ergebnis der jährlichen Haushaltswirtschaft in Form der Jahresüberschüsse und 
Jahresfehlbeträge zu ermitteln wäre. In den Fällen, in denen wegen der defizitären Haushaltslage jährlich jedoch 
nur Fehlbeträge entstehen oder entstehen werden, sollte das Volumen dieser Fehlbeträge die Ausgangsgröße 
darstellen und die Bildung eines Durchschnittswertes nicht zulässig sein.  
 
Auf dieser Grundlage würde sich beispielhaft für eine Gemeinde ergeben, dass bei einer durchschnittlichen 
Schwankungsbereite von fünf Mio. Euro, die auf die Jahre der fünfjährigen Ergebnisplanung zu beziehen ist, eine 
Summe von 25 Mio. Euro ergeben. Dieser Wert wird als möglicher zulässiger „Ausgleichsbetrag“ betrachtet und 
daher fiktiv vergleichbar der Ausgleichsrücklage eingestuft. Unter Berücksichtigung der Höchstgrenze der Aus-
gleichsrücklage (ein Drittel des Eigenkapitals) entstände dann ein betragsmäßiges Volumen in der Größenord-
nung von 75 Mio. Euro für das gemeindliche Eigenkapital, das wieder zu erreichen wäre und daher eine Eigenka-
pitalzielgröße im Rahmen eines gemeindlichen Sanierungskonzeptes darstellen kann. Das Beispiel zeigt dabei 
nur eine Möglichkeit zur Bestimmung von gemeindlichem Eigenkapital auf.  
 
Diese aufgezeigte Möglichkeit bedarf jedoch der Weiterentwicklung, denn im Rahmen von Sanierungskonzepten 
müssen die Ausgangsgrundlagen in inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht eindeutig bestimmt werden. Es ist dazu 
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festzulegen, ob und welche Anpassungen bei wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Verbesserungen zulässig 
und bei Verschlechterungen unabdingbar wären. Die Anpassungen aufgrund von Verbesserungen der haus-
haltswirtschaftlichen Lage sollten dabei nur nach einem mehrjährigen Zeitraum vorgenommen werden dürfen. Sie 
können im Rahmen des Jahresabschlusses für das dritte Jahr, das dem betreffenden Haushaltsjahr folgt, erfol-
gen, auch wenn jährlich zum Abschlussstichtag der Stand der Eigenkapitalentwicklung und der Zielerreichung zu 
ermitteln sind. 
 
Die Beurteilung der gemeindlichen Eigenkapitalentwicklung durch die Gemeinde und die Aufsichtsbehörde sollte 
durch eine geeignete Kennzahl unterstützt und erleichtert werden. Für eine solche Kennzahl wären als Messgrö-
ßen das zum Abschlussstichtag erreichte Volumen des gemeindlichen Eigenkapitals und die Bilanzsumme der 
gemeindlichen Bilanz geeignet, die ins Verhältnis zu setzen wären. Diese Betrachtung des erreichten bilanziellen 
Eigenkapitals steht nicht der Verteilung des Jahresüberschusses auf die allgemeine Rücklage und die Aus-
gleichsrücklage ab dem Zeitpunkt der Beseitigung der Überschuldung entgegen. Bei einem Jahresüberschuss 
von 100.000 Euro und einem Stand des Eigenkapitals von null Euro wäre es möglich, entsprechend der gesetzli-
chen Begrenzung der Ausgleichsrücklage auf 1/3 des Eigenkapitals, dieser Rücklage einen Betrag von 33.000 
Euro zuzuführen. In den Folgejahren kann dann entsprechend weiter verfahren werden, wenn Jahresüberschüs-
se als Ergebnis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft entstehen. 
 
 
7.2.6.6 Die Entscheidungen über Sanierungsmaßnahmen 
 
Nach den Zielsetzungen der §§ 75 und 76 GO NRW i.V.m. § 5 GemHVO NRW müssen die Sanierungsmaßnah-
men schwerpunktmäßig gesetzt werden, um schnellstmöglich die notwendigen Wirkungen zu entfalten. Sie dür-
fen sich daher nicht nur auf die Aufwendungen im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung konzentrieren, 
sondern es müssen gleichermaßen auch die Erträge darin einbezogen werden. Diese Betrachtung gilt aber auch 
für den Finanzplan bzw. die Finanzrechnung, denn die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit lösen mit der 
Anschaffung oder Herstellung neuer abnutzbarer Vermögensgegenstände neue zukunftsbezogene Belastungen, 
z.B. jährlich Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen aus. In diesem Zusammenhang sind auch die 
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen, die zur Erhöhung der Liquidität der Gemeinde führen, zu betrachten, denn 
diese bringen durch die erforderlichen Zinszahlungen eine haushaltsmäßige Belastung mit sich.  
 
Unter Wahrung des Grundsatzes der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung sowie unter Berücksichtigung der 
derzeitigen absehbaren besonderen finanzwirtschaftlichen Belastungen und einer flexiblen Anwendung von Sa-
nierungsmaßnahmen muss die Zielerreichung mit den tatsächlichen Möglichkeiten der Gemeinde abgewogen 
werden. Ein solches Vorgehen kann dann tragfähig sein, wenn bei der Gemeinde auf eingefahrene Wege ver-
zichtet werden kann und Anstrengungen unternommen werden, das tatsächlich Mögliche zur Wiedererreichung 
des Haushaltsausgleichs und seines dauerhaften Erhalts und des Eigenkapitalaufbaus umzusetzen. 
 
Einer schematischen Benennung und Anwendung von Sanierungsmaßnahmen, die sich aus dem Prüfungsge-
schehen der Aufsichtsbehörden oder aus möglichen Auflagen zur Genehmigung von Sanierungskonzepten ande-
rer Gemeinden ableiten lassen, stehen die erheblichen örtlichen Unterschiede in der Ertrags- und Aufwandsstruk-
tur und der Finanzentwicklung der einzelnen Gemeinde entgegen. Es kann aber durch aus notwendig werden, in 
die Sanierungsmaßnahmen und auch zukünftig nicht nur die Verwaltung der Gemeinde, sondern auch die ge-
meindlichen Betriebe einzubeziehen, jedenfalls dann, wenn sie nach § 116 Abs. 2 GO NRW i.V.m. § 50 Abs. 1 
und 2 GemHVO NRW in die gemeindlichen Gesamtabschluss als Tochtereinheiten einbezogen werden. 
 
 
7.2.6.7 Die Einrichtung eines Sanierungscontrollings 
 
Die örtlichen Verantwortlichkeiten für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde erfordern grundsätzlich beim Aufbau 
des gemeindlichen Eigenkapitals bzw. der dafür notwendigen Sanierungsmaßnahmen die Einrichtung eines Con-
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trollings mit einem regelmäßigen unterjährigen Berichtswesen. Durch regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche, z.B. im 
vierteljährlichen Rhythmus, bei Besonderheiten im Einzelfall auch monatlich, wird es den Verantwortlichen in der 
Gemeinde ermöglicht, von der Sanierungsplanung abweichende Entwicklungen und Tendenzen in der Umset-
zung der festgelegten Sanierungsmaßnahmen (Sanierungsmodell) zu erkennen. Ein Sanierungscontrolling als ein 
Überwachungssystem, das es ermöglicht, risikobehaftete Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, ist für die Ge-
meinde hilfreich. Für sie gilt im Rahmen der Umsetzung eines Sanierungskonzeptes, den Eigenkapitalaufbau 
zügig voranzutreiben, damit ihre Leistungsfähigkeit und ihre stetige Aufgabenerfüllung wieder dauerhaft gesichert 
sind (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW). Dabei gilt es, dass die Gemeinde eine gesicherte Entscheidungsgrundlage für 
die Steuerungsmaßnahmen zur Beseitigung der Überschuldung erhält.  
 
Im Rahmen eines Sanierungscontrollings als begleitendes Überwachungssystem bei der Umsetzung der ge-
meindlichen Sanierungsmaßnahmen bedarf es aber auch eines Vergleichsmodells auf dem Weg zu den benann-
ten Zielen. Dafür eignet sich ein „Kontrollmodell“, das so konzipiert sein muss, als würde die Gemeinde die ge-
setzlichen Vorgaben ohne Rücksicht auf die Unwägbarkeiten im Zeitablauf schnellstmöglich erfüllen und die ge-
setzten Ziele erreichen. Mit einem solchen Sanierungscontrolling würde dann auch eine Grundlage für die Ge-
meinde geschaffen, auf der die von ihr zu treffenden Steuerungsentscheidungen erleichtert werden. Im Rahmen 
des Sanierungscontrollings sollte z. B. zu Vergleichszwecken das örtliche „Plan-Modell“ mit dem „Ist-Modell“ und 
dem „Kontroll-Modell“ unmittelbar in Verbindung stehen (vgl. Abbildung). 
 

 
Vergleiche beim Sanierungscontrolling 
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Abbildung 45 „Vergleiche beim Sanierungscontrolling“ 
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Die Geschäftsprozesse und Verwaltungsabläufe der Gemeinde müssen dazu ggf. bereits zu Beginn von Umset-
zungsmaßnahmen an die erforderlichen neuen Strategien sowie an die Sanierungsziele angepasst werden. Die 
Gemeinde sollte in diesem Zusammenhang prüfen, ob sie ggf. ein Risikofrüherkennungssystem einrichtet, wie es 
für die gemeindlichen Eigenbetriebe vorgeschrieben ist (vgl. § 10 Absatz 1 EigVO NRW). Die Aufsichtsbehörde 
der Gemeinde könnte daran beteiligt werden und begleitend tätig sein. Die Gemeinde soll dabei die Formen und 
den Umfang eines Controllings im Rahmen der Umsetzung eines Sanierungskonzeptes grundsätzlich in eigener 
Verantwortung ausgestalten und an ihren örtlichen Gegebenheiten ausrichten. 
 
 
7.2.6.8 Die Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist für die Bürgerinnen und Bürger bis zum Ende der Ein-
sichtnahme in den gemeindlichen Jahresabschluss verfügbar zu halten und nicht nur an wenigen Tagen auszule-
gen (vgl. § 80 Absatz 6 GO NRW). Zu Anlagen gehört vergleichbar dem Haushaltssicherungskonzept auch ein 
gemeindliches Sanierungskonzept, das zur Beseitigung der eingetretenen Überschuldung von der Gemeinde 
aufgestellt wird.  
 
Das Zusammenführen von gemeindlichem Sanierungskonzept bzw. Haushaltsplanung der Gemeinde mit dem 
Jahresabschluss des gleichen Haushaltsjahres macht die vorgesehenen Schritte und Maßnahmen zur Beseiti-
gung der eingetretenen Überschuldung transparent und erleichtert den Überblick über die im Haushaltsjahr dazu 
erzielten Erfolge. Der Zeitraum von insgesamt etwa drei Jahren, in dem anfangs nur der Haushaltsplan und spä-
ter auch der Jahresabschluss für die Bürger zur Einsichtnahme verfügbar gehalten werden müssen, eröffnet neue 
Möglichkeiten des Nachvollziehens der gemeindlichen Zielerreichung aufgrund der Umsetzung der örtlichen 
Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahr.  
 
 
7.2.7 Unzulässigkeit eines Insolvenzverfahrens 
 
Nach der bundesgesetzlichen Regelung ist ein Insolvenzverfahren über das Vermögen einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes untersteht, unzulässig, wenn das Landesrecht dieses be-
stimmt (vgl. § 12 InsO). Der Landesgesetzgeber hat für die Gemeinden ausdrücklich festgelegt, dass ein Insol-
venzverfahren über das Vermögen der Gemeinde nicht stattfindet (vgl. § 128 GO NRW).  
 
Mit diesen rechtlichen Festlegungen wird einerseits der Fortbestand einer Gemeinde im Falle ihrer Zahlungsfä-
higkeit oder Überschuldung gesichert. Andererseits soll verhindert werden, dass in Vollstreckungsverfahren in 
Vermögen der Gemeinde eingegriffen wird, das für die gemeindliche Aufgabenerfüllung unentbehrlich ist. Daher 
sieht die landesrechtliche Vorschrift auch eine Zulassungsverfügung der Aufsichtsbehörde der Gemeinde bei 
Geldforderungen vor. Die Vorschriften dienen u.a. auch dem Schutz der gemeindlichen Beschäftigten bei Zah-
lungsunfähigkeit oder Überschuldung der Gemeinde (vgl. § 12 Absatz 2 InsO). 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 76 
Haushaltssicherungskonzept 

 
(1) 1Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept auf-
zustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder 
hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung  
1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres 

auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder  
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuwei-

senden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder 
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufge-

braucht wird.  
2Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Absatz 3. 
    
(2) 1Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künf-
tige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. 2Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehör-
de. 3Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spä-
testens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder er-
reicht wird. 4Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen 
Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. 5Die Genehmigung des Haus-
haltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. 
 
 
Erläuterungen zu § 76: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Sicherung der Haushaltswirtschaft 
 
Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige 
Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). Sie hat zudem ihre Haushaltswirt-
schaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Diese Vorgaben erfor-
dern grundsätzlich, dass die Gemeinde eine defizitäre Haushaltslage möglichst vermeidet. Soweit eine solche 
Haushaltslage entstehen könnte, soll die Gemeinde mit ihren Möglichkeiten versuchen, zukunftsorientiert ihre 
Ertragskraft zu erhalten bzw. bald möglichst wieder herzustellen. In solchen Fällen liegt die Verantwortung für die 
Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs und für die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nicht mehr 
allein beim Kämmerer, sondern bei allen Verantwortlichen in der Gemeinde. Der Kämmerer kann in dieser Situa-
tion auch inhaltlich nicht mehr allein die Finanzverantwortung in der Gemeinde tragen, auch wenn er diese Ver-
antwortung formell innehat. 
 
Bei einem tatsächlich eingetretenen Jahresfehlbetrag in der gemeindlichen Ergebnisrechnung hat die Gemeinde 
die notwendige Konsolidierung einzuleiten, um eine dauerhafte defizitäre Haushaltswirtschaft nicht entstehen zu 
lassen bzw. eine solche Haushaltswirtschaft schnellstmöglich zu beenden. Wie schwerwiegend die eingetretene 
haushaltswirtschaftliche Krise bei der Gemeinde ist, kann dabei nur durch eine detaillierte Analyse der Krisenur-
sachen unter Berücksichtigung der zu erfüllenden gemeindlichen Aufgaben herausgefunden werden. Auf dieser 
Basis können auch die weiteren Wege zur Krisenbewältigung ausgewählt sowie die notwendigen Rahmenbedin-
gungen und möglichen Maßnahmen zur nachhaltigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben und der Wiederer-
reichung des Haushaltsausgleichs bestimmt werden.  
 
Eine defizitäre haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde zeigt sich in einem gegenüber dem Ressourcenauf-
kommen wesentlich erhöhten Ressourcenverbrauch, das zu einem Verzehr des gemeindlichen Eigenkapitals 
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führt. Unabhängig davon, wie lange die Krise bei der Gemeinde schon besteht oder wie tiefgreifend diese ist, 
muss von den Verantwortlichen in der Gemeinde ständig geprüft werden, auf welche Art und Weise und zu wel-
chem Zeitpunkt der eingetretene Zustand beseitigt worden ist. Dabei müssen aufeinander abgestimmte finanz- 
und leistungsbezogene Maßnahmen ausgewählt und zeitgerecht umgesetzt sowie strategische und operative 
Maßnahmen eingeleitet werden, die der Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs und auch der dauerhaften 
Sicherung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung dienen.  
 
Soweit der Jahresfehlbetrag zu einem Eigenkapitalverzehr oberhalb der gesetzlich bestimmten Schwellenwerte 
führt, beginnt für die Gemeinde die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach die-
ser Vorschrift. Die Sicherung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft baut auf einem Stufenmodell auf, das zu 
Prüffeldern führt, die im Rahmen der Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs und zur Beseitigung einer ein-
getretenen Überschuldung zum Gegenstand von Konsolidierungs- und Sanierungsmaßnahmen sachgerecht sind 
(vgl. Abbildung). 
 

 
Die Sicherung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 

 
 
 

STATUS  

 
 

BEDINGUNGEN 

 
 

PRÜFFELDER 

Vorläufige 
Haushaltsführung 

 

 
Weiterführung der Haus-
haltswirtschaft nach den 
rechtlichen Verpflichtun-
gen und der Unauf-
schiebbarkeit (vgl. § 82 
GO NRW). 
 

 
- Sicherung und Einzie-

hung der Erträge und 
Einzahlungen; 

 

 
- Vermeidung nicht 

notwendiger Aufwen-
dungen; 

- Leistung von Auszah-
lungen nicht vor Fäl-
ligkeit. 

 

Ausgeglichener 
Haushalt 

 

 
Ausführung der Haus-
haltswirtschaft unter 
Einhaltung der Haus-
haltssatzung und des 
Haushaltsplans (vgl. § 75 
Absatz 2 und § 80 GO 
NRW). 
 

 
- Sicherung und Einzie-

hung der Erträge und 
Einzahlungen; 

 

 
- Aufwendungen und 

Auszahlungen nur im 
Rahmen der Ermäch-
tigungen des Haus-
haltsplans und des 
Haushaltsrechts ent-
stehen lassen. 

 

Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage 

 

Ausführung der Haus-
haltswirtschaft unter 
Einhaltung der Haus-
haltssatzung und des 
Haushaltsplans (vgl. § 75 
Absatz 2 und § 80 GO 
NRW). 
 

 
- Sicherung und Einzie-

hung der Erträge und 
Einzahlungen; 

- Steigerung der Er-
tragskraft; 

- Schwankungsbreite 
und das Volumen an-
passen. 

 

 
- Aufwendungen und 

Auszahlungen nur im 
Rahmen der Ermäch-
tigungen des Haus-
haltsplans und des 
Haushaltsrechts ent-
stehen lassen, 

- Haushaltsmäßiges 
Veränderungspotenti-
al feststellen, 

- Leistungsziele und 
fachliche Ziele an-
passen. 

 

Verringerung der 
allgemeinen Rücklage 

unterhalb der 
Schwellenwerte 

 

Ausführung der Haus-
haltswirtschaft unter 
Einhaltung der Haus-
haltssatzung und des 
Haushaltsplans sowie der 
Bedingungen und Aufla-
gen zur Genehmigung der 
Verringerung der allge-
meinen Rücklage (vgl. § 
75 Absatz 2 und 4 und § 
80 GO NRW). 
 

 
- Sicherung und Einzie-

hung der Erträge und 
Einzahlungen; 

- Steigerung der Er-
tragskraft; 

- … ; 
- … ; 
 

 
- Aufwendungen und 

Auszahlungen nur im 
Rahmen der Ermäch-
tigungen des Haus-
haltsplans und des 
Haushaltsrechts ent-
stehen lassen, 

- Haushaltsmäßiges 
Veränderungspotenti-
al feststellen, 

- Leistungsziele und 
fachliche Ziele an-
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Die Sicherung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 

 
 
 

STATUS  

 
 

BEDINGUNGEN 

 
 

PRÜFFELDER 
passen, 

- Veränderungen des 
Vermögensstandes 
und der Verpflichtun-
gen umsetzen, 

- geeignete Konsolidie-
rungsmaßnahmen 
einleiten, 

- Haushaltsausgleich 
innerhalb der mittel-
fristigen Ergebnis- 
und Finanzplanung 
erreichen. 

 

Verringerung der 
allgemeinen Rücklage 

oberhalb der 
Schwellenwerte 

 

 
Ausführung der Haus-
haltswirtschaft unter 
Einhaltung der Haus-
haltssatzung und des 
Haushaltsplans sowie des 
Haushaltssicherungskon-
zeptes und der dazu 
ergangenen Bedingungen 
und Auflagen (vgl. § 75 
Absatz 2, §§ 76 und 80 
GO NRW). 
 
 

 
- Sicherung und Einzie-

hung der Erträge und 
Einzahlungen; 

- Steigerung der Er-
tragskraft; 

- … ; 
- … ; 
 

 
- Aufwendungen und 

Auszahlungen nur im 
Rahmen der Ermäch-
tigungen des Haus-
haltsplans und des 
Haushaltsrechts ent-
stehen lassen, 

- Haushaltsmäßiges 
Veränderungspotenti-
al feststellen, 

- Leistungsziele und 
fachliche Ziele an-
passen, 

- Strukturelle Verände-
rungen des Vermö-
gensstandes, z.B. der 
Finanzvermögens-
werte, und der Ver-
pflichtungen, z.B. der 
Finanzverpflichtun-
gen, umsetzen, 

- geeignete Konsolidie-
rungsmaßnahmen 
einleiten, 

- Haushaltsausgleich 
innerhalb der gesetz-
lichen Frist erreichen. 

 

Eingetretene 
Überschuldung 

 

Ausführung der Haus-
haltswirtschaft unter 
Einhaltung der Haus-
haltssatzung und des 
Haushaltsplans sowie des 
Sanierungskonzeptes und 
der dazu ergangenen 
Bedingungen und Aufla-
gen (vgl. § 75 Absatz 2 
und 7, §§ 76 und 80 GO 
NRW). 
 
 

 
- Sicherung und Einzie-

hung der Erträge und 
Einzahlungen; 

- Steigerung der Er-
tragskraft; 

- … ; 
- … ; 
 

 
- Aufwendungen und 

Auszahlungen nur im 
Rahmen der Ermäch-
tigungen des Haus-
haltsplans und des 
Haushaltsrechts ent-
stehen lassen, 

- Haushaltsmäßiges 
Veränderungspotenti-
al feststellen, 

- Leistungsziele und 
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Die Sicherung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
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Abbildung 46 „Die Sicherung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft“ 

 
 
2. Die Voraussetzungen für ein Haushaltssicherungskonzept 
 
Die Vorschrift bestimmt näher, unter welchen Voraussetzungen die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept 
aufzustellen hat. Sie knüpft einerseits an die Bestimmungen zum Haushaltsausgleich an, nach denen die Verrin-
gerung des Eigenkapitals durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage der aufsichtsbehördlichen Geneh-
migung bedarf (vgl. § 75 Absatz 4 GO NRW). Andererseits besteht ein Zusammenhang zur mittelfristigen Ergeb-
nis- und Finanzplanung, die im gemeindlichen Haushaltsplan enthalten ist (vgl. §§ 79 und 84 GO NRW). Mit die-
ser zusammenfassenden Darstellung der mehrjährigen Konsolidierung im Haushaltssicherungskonzept der Ge-
meinde soll erreicht werden, dass weitere Gefährdungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft möglichst früh-
zeitig erkannt und von der Gemeinde geeignete Gegenmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Beseitigung beste-
hender Ursachen ergriffen werden.  
 
Das haushaltsrechtliche Instrument „Haushaltssicherungskonzept“ dient dabei nicht nur dazu, den Haushaltsaus-
gleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder herzustellen, sondern auch die dauerhafte Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde zu sichern bzw. wieder herzustellen. Die dazu örtlich notwendige Konsolidierung soll dabei durch das 
Haushaltssicherungskonzept eine konzeptionelle Grundlage sowie einen Rahmen erhalten. Gleichzeitig sollen 
darin aber auch die vorgesehenen Maßnahmen mit ihren voraussichtlichen Wirkungen zur Erreichung der gesetz-
lichen und örtlichen Zielsetzungen aufzeigt werden. Mit Blick auf den Konsolidierungszeitraum müssen dabei ein 
Korridor für Veränderungen eingeplant und/oder Alternativen im Rahmen der Umsetzung möglich sein.  
 
Die Gemeinde darf die Aufstellung ihres örtlichen Konzeptes jedoch nicht davon abhängig machen, ob eine Ge-
nehmigung des Konzeptes durch die Aufsichtsbehörde erreichbar ist. Sie muss vielmehr stetig das Ziel verfolgen, 
eine geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen und diese dauerhaft sicherzustellen. Andererseits hat die 
Gemeinde in ihrem Haushaltssicherungskonzept die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwick-
lung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben, um die vorgesehene Konsolidierung durchführbar und 
nachvollziehbar zu machen.  
 
Der Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes liegt im Unterschied zur (einfachen) Genehmigungs-
pflicht nach § 75 Absatz 4 GO NRW die Annahme zugrunde, die Gemeinde werde den Haushaltsausgleich nicht 
im nachfolgenden Haushaltsjahr wieder erreichen. Sie hat deshalb einerseits den nächstmöglichen Zeitpunkt zu 
bestimmen, bis zu dem der gesetzlich bestimmte Haushaltsausgleich wieder erreicht wird (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 
1 GO NRW). Im gemeindlichen Haushaltssicherungskonzept soll aber auch aufgezeigt werden, wie nach der 
Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen der gemeindliche Haushalt so gesteuert werden kann, dass dieser 
künftig dauerhaft ausgeglichen sein wird. Außerdem muss nachgewiesen werden, dass die dauerhafte Leistungs-
fähigkeit bzw. die Aufgabenerfüllung der Gemeinde wieder gesichert ist (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW).  
 
In der Vorschrift sind in den Nummern 1 bis 3 des Absatzes 1 die Tatbestände aufgeführt, die jeweils die Pflicht 
zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes begründen. Sie beschreiben die Verringerung des Eigenka-
pitals der Gemeinde auf mehrere Arten, die jedoch nach der Art oder der Höhe jeweils so schwerwiegend sind, 
dass periodenübergreifende Maßnahmen durch ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich werden. Dabei 
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kommt dem unverhältnismäßig hohen Vermögensverzehr nach Nummer 1 das gleiche Gewicht zu wie einer stetig 
„schleichenden“ Verringerung des Eigenkapitals nach den Nummern 2 und 3. Dabei ist zudem zu berücksichti-
gen, dass die Gemeinde bei einem unausgeglichenen Haushalt einen erheblichen Anteil ihres Eigenkapitals 
durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage einsetzen darf (vgl. § 75 Absatz 2 und 3 GO NRW). Zudem 
löst eine Verringerung des gemeindlichen Eigenkapitals unterhalb der gesetzlich festgelegten Schwellenwerte 
des § 76 Absatz 1 GO NRW noch nicht die Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskon-
zeptes aus (vgl. § 75 Absatz 4 GO NRW). 
 
 
3. Ursachen und Verpflichtung für ein Haushaltssicherungskonzept 
 
3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Im NKF können die Verpflichtung der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und die 
Ursache, die diese Pflicht auslöst, in unterschiedliche Haushaltsjahre fallen. In die Prüfung, ob eine Überschrei-
tung der Schwellenwerte vorliegt, sind deshalb nicht nur das Haushaltsjahr, für das ein neuer Haushalt aufgestellt 
wird, sondern auch die folgenden drei Planungsjahre einzubeziehen. Die Tatbestände dieser Vorschrift können 
zudem auch gegeben sein, wenn die Gemeinde die Schwellenwerte in den dem Haushaltsjahr folgenden drei 
Planungsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung überschreitet. Der Ausweis eines negativen Jah-
resergebnisses in den betreffenden Jahresspalten des Ergebnisplans erfordert daher eine Überprüfung, ob und in 
welchem Umfang eine Verringerung der allgemeinen Rücklage voraussichtlich erforderlich wird. Diese Gegeben-
heiten sollte für die Gemeinde ein dringender Anlass sein, sachlich notwendige Konsolidierungsmaßnahmen nach 
Art, Umfang und zeitlicher Umsetzung festzulegen.  
 
Die Pflicht der Gemeinde, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, beginnt i.d.R. ab dem Haushaltsjahr, 
wenn der Ergebnisplan ein negatives Jahresergebnis ausweist und in der aufzustellenden Haushaltssatzung eine 
Verringerung der allgemeinen Rücklage oberhalb eines Schwellenwertes festgelegt wird. Die Frist für den Zeit-
punkt, zu dem der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder herzustellen ist, läuft dann ab diesem 
Haushaltsjahr. In den Fällen jedoch, in denen die Überschreitung eines Schwellenwertes voraussichtlich erst in 
einem der drei Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung eintritt, beginnt die Frist zur Errei-
chung des Haushaltsausgleichs ab dem betreffenden Planungsjahr und nicht bereits ab dem Haushaltsjahr. Je-
doch ist die Gemeinde bereits ab dem Haushaltsjahr verpflichtet, die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen 
zu ergreifen bzw. einzuleiten.  
 
Im Falle einer Überschreitung der Schwellenwerte nach § 76 Absatz 1 Nummer 2 GO NRW beginnt die Frist zur 
Erreichung des Haushaltsausgleichs ab dem Jahr zu laufen, in dem die Schwellenwerte zum zweiten Mal über-
schritten werden. Bei einem im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis und Finanzplanung liegendes Ereignis, 
dass die Pflicht für ein Haushaltssicherungskonzept auslöst, kann ein Zeitraum bis zu dreizehn Jahren zur Wie-
dererreichung des Haushaltsausgleichs entstehen. Bei einem Haushalt für das Haushaltsjahr 2012 würde das 
Ereignis für ein Haushaltssicherungskonzept im Jahre 2015 liegen und der Haushaltsausgleich müsste dann 
spätestens im Jahres 2025 wieder erreicht sein. Der Konsolidierungszeitraum beginnt gleichwohl auch in diesem 
Fall mit dem Haushaltsjahr, für das die Haushaltssatzung aufgestellt wird. Er erstreckt sich dann allerdings über 
den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung hinaus, ohne dass es in diesen Fällen eines beson-
deren individuellen Sanierungskonzeptes und der Genehmigung der Bezirksregierung bedarf.  
 
 
3.2 Besonderheiten bei drohender Überschuldung 
 
Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustel-
len, wenn bei der Aufstellung des Haushalts innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-
planung die allgemeine Rücklage voraussichtlich aufgebraucht wird (drohende Überschuldung). Diese mögliche 
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haushaltswirtschaftliche Lage erfordert von der Gemeinde nicht nur sachgerechte Konsolidierungsmaßnahme. Es 
muss versucht werden, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit eine höhere Ertragskraft zu erzielen und das Ent-
stehen von Aufwendungen zu verringern. Dazu sind ggf. weitere Sanierungsmaßnahmen einzuleiten, die unmit-
telbar zu Veränderungen der Vermögens- und Schuldenlage führen können, um z.B. haushaltsmäßige Belastun-
gen aus der Nutzung von gemeindlichen Vermögensgegenständen zu minimieren. 
 
Ein gewichtiger Überprüfungsbereich sind dabei die finanziellen Vermögenswerte und Finanzverpflichtungen der 
Gemeinde. Es gilt, darüber einen Überblick zu gewinnen, um ein örtliches Veränderungspotential zur Vermeidung 
einer Überschuldung entwickeln zu können. Die finanziellen Vermögenswerte und Finanzverpflichtungen der 
Gemeinde sind i.d.R. aus Absprachen und Vereinbarungen der Gemeinde entstanden. Diese gemeindlichen 
Geschäftsvorfälle haben dabei zu einem gemeindlichen Finanzvermögen und beim Geschäftspartner der Ge-
meinde zu einer Finanzverpflichtung geführt oder umgekehrt.  
 
Die Ansätze in der gemeindlichen Bilanz sind aus diesem haushaltswirtschaftlichen Handeln entstanden, sodass 
die betreffenden Ansätze in der gemeindlichen Bilanz danach untersucht werden können, ob und in welchen 
Umfang diese Posten ein Veränderungspotential hinsichtlich der Vermeidung einer Überschuldung beinhalten. Es 
ist dazu erforderlich, die einzelnen Vermögensgegenstände und Verpflichtungen der Gemeinde sowie die dazu-
gehörigen Zugänge und Abgänge nach Bilanzbereichen oder aufgabenbezogen zu beurteilen und zu bewerten. 
Aus der gemeindlichen Bilanz lässt sich dazu folgender Auszug für eine Überprüfung bilden (vgl. Abbildung). 
 

 
Gemeindliches Finanzvermögen und Finanzverpflichtungen 

 
 

FINANZVERMÖGENSWERTE 
 

FINANZVERPFLICHTUNGEN 
 
- Anteile an verbundenen Unternehmen  
- Beteiligungen 

- Wertpapiere des Anlagevermögens 
- Ausleihungen 
- Öffentlich-rechtliche Forderungen 
- Privatrechtliche Forderungen 
- Wertpapiere des Umlaufvermögens 
- Liquide Mittel 
 

 
- Anleihen 
- Verbindlichkeiten aus Krediten für  

         Investitionen 
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
         Liquiditätssicherung 
- Übrige Verbindlichkeiten 
- Sonstige Zahlungsverpflichtungen 
 

Abbildung 47 „Gemeindliches Finanzvermögen und Finanzverpflichtungen“ 
 
In eine solche Überprüfung sind aber auch die derivativen Finanzinstrumente einzubeziehen, die z.B. als Opti-
onsgeschäfte von der Gemeinde abgeschlossen wurden. 
 
 
3.3 Die Struktur der Konsolidierungsmaßnahmen  
 
Mit dem haushaltsrechtlichen Instrument „Haushaltssicherungskonzept“ soll die örtlich notwendige Konsolidierung 
eine konzeptionelle Grundlage sowie einen Rahmen erhalten. Gleichzeitig sollen darin aber auch die vorgesehe-
nen Maßnahmen mit ihren voraussichtlichen Wirkungen zur Erreichung der gesetzlichen und örtlichen Zielset-
zungen aufzeigt werden. Dabei besteht ein Zusammenhang zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, die 
im gemeindlichen Haushaltsplan enthalten ist (vgl. §§ 79 und 84 GO NRW). Mit Blick auf den Konsolidierungszeit-
raum muss von der Gemeinde ein Korridor für Veränderungen eingeplant und/oder Alternativen im Rahmen der 
Umsetzung möglich sein.  
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 76 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 386 

Die Gemeinde darf die Aufstellung ihres örtlichen Konzeptes jedoch nicht davon abhängig machen, ob eine Ge-
nehmigung des Konzeptes durch die Aufsichtsbehörde erreichbar ist. Sie muss vielmehr stetig das Ziel verfolgen, 
eine geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen und diese dauerhaft sicherzustellen. Mit der im örtlichen 
Haushaltssicherungskonzept zusammenfassenden Darstellung der mehrjährigen Konsolidierung soll auch er-
reicht werden, dass weitere Gefährdungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft möglichst frühzeitig erkannt 
und geeignete Gegenmaßnahmen von der Gemeinde ergriffen werden. Das örtliche Haushaltssicherungskonzept 
soll auch durch Erläuterungen und örtliche Angaben einen Zusammenhang zwischen den Konsolidierungsmaß-
nahmen herstellen. Nachfolgend wird beispielhaft eine mögliche Struktur des gemeindlichen Haushaltssiche-
rungskonzeptes in seinen Grundzügen aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Struktur des Haushaltssicherungskonzeptes 
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Abbildung 48 „Die Struktur des Haushaltssicherungskonzeptes“ 
 
Für das gemeindliche Haushaltssicherungskonzept bietet sich die gleiche produktorientierte Struktur an, die auch 
im Haushaltsplan der Gemeinde in Form von Teilplänen besteht. Aufbauend auf diesen Teilplänen, die mindes-
tens nach den verbindlichen Produktbereichen aufzustellen sind, sofern die Gemeinde keine tiefergehende Glie-
derung vornimmt (vgl. § 4 GemHVO NRW), kann auch das gemeindliche Haushaltssicherungskonzept strukturiert 
werden. Ausgehend von den für das erste Jahr geplanten Maßnahmen (Gepl.) können dann in den folgenden 
Jahren neue Maßnahmen dazukommen oder die geplanten Maßnahmen vollständig oder teilweise ersetzen 
(Neu).  
 
Innerhalb der einzelnen Haushaltsjahre sollte dazu dann der Umfang der Veränderung als Betragsgröße in Euro 
angegeben werden. Im Rahmen der Angaben zur weiteren Gesamtentwicklung der Gemeinde können auch die 
durch die Konsolidierungsmaßnahmen erzeugten Wirkungen betragsmäßig in Euro angegeben werden. Bei 
mehrjährigen Maßnahmen ist es dabei geboten, die ermittelten Gesamtbeträge jahresbezogen aufzuteilen. Die im 
Zeitablauf erfolgte Umsetzung der örtlichen Konsolidierung lässt sich auf diese Weise der Ausführung der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft besser zuordnen und nachvollziehbarer für deren Adressaten machen.  
 
 
3.4 Keine Verpflichtung durch Verrechnungen 
 
Die Gemeinde muss entstehende Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen und aus Wertminderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage 
verrechnen. Derartige Erträge und Aufwendungen sind in der Weise in die gemeindliche Ergebnisrechnung ein-
zubeziehen, dass diese nachrichtlich nach dem Jahresergebnis anzugeben sind. Die Erträge und Aufwendungen 
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berühren dadurch nicht die gemeindliche Haushaltsplanung. Ihr nachrichtlicher Ausweis im gemeindlichen Ergeb-
nisplan steht dem nicht entgegen.  
 
Die Einbeziehung in den Ergebnisplan nach dem Jahresergebnis der Gemeinde bewirkt dabei nicht, dass solche 
Erträge und Aufwendungen der Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans im Rahmen der laufenden Ver-
waltungstätigkeit der Gemeinde zugerechnet und deshalb in die gemeindliche Haushaltssatzung einbezogen 
werden müssen. Die Erträge und Aufwendungen entstehen nicht im Rahmen des gemeindlichen Haushaltsplans 
und sind deshalb auch nicht in die Veranschlagung vor dem Jahresergebnis einzubeziehen. Die zulässigen Ver-
rechnungen führen daher nicht zu einem höheren Jahresergebnis, aufgrund dessen die Schwellenwerte über-
schritten und die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgelöst werden könnte.  
 
Eine mögliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann sich jedoch aufgrund der 
Verringerung der allgemeinen Rücklage durch die zulässigen Verrechnungen ergeben. Die haushaltsrechtliche 
Einordnung der Verrechnung baut auf der entsprechenden gesetzlichen Entscheidung des Landesgesetzgebers 
auf, auch wenn dieser die Regelung über die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage in der Gemeindehaus-
haltsverordnung verankert hat.  
 
 
4. Die Haushaltssicherung im Jahresabschluss 
 
4.1 Die Aufstellungspflicht 
 
Für die Gemeinde kann die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auch im Zeitpunkt der 
Bestätigung über den gemeindlichen Jahresabschluss durch den Bürgermeister entstehen (vgl. § 76 Absatz 1 
Satz 2 i.V.m. § 95 Absatz 3 GO NRW). Die Pflicht besteht dann ab dem Zeitpunkt, ab dem ein durch den Bürger-
meister bestätigter Jahresabschluss für das abgelaufene Haushaltsjahr besteht, der ein entsprechendes Jahres-
ergebnis aufweist, aufgrund dessen ein in dieser Vorschrift bestimmter Schwellenwert überschritten wird. Ein aus 
diesem Anlass aufzustellendes Haushaltssicherungskonzept wird dadurch jedoch nicht zum Bestandteil des ge-
meindlichen Jahresabschlusses.  
 
Die gesetzliche Bindung des Haushaltssicherungskonzeptes an den gemeindlichen Haushaltsplan bewirkt, dass 
ein solches Haushaltssicherungskonzept zum Bestandteil des nächsten der Bestätigung des Jahresabschlusses 
folgenden Haushaltsplans zu machen und dem entsprechenden Haushaltsjahr zuzuordnen ist (vgl. § 79 Absatz 2 
Satz 2 GO NRW). Die Ursache für die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sowie dessen 
Bindung an den gemeindlichen Haushaltsplan bewirken dabei nicht, dass das bereits abgeschlossene Haushalts-
jahr als Ursachenjahr für den Beginn der Frist zur Wiedererreichung des gemeindlichen Haushaltsausgleichs 
heranzuziehen ist.  
 
 
4.2 Der Nachweis der Konsolidierung 
 
Die notwendige Konsolidierung hat durch das Haushaltssicherungskonzept eine konzeptionelle Grundlage sowie 
einen Rahmen für die örtliche Umsetzung erhalten. Mit Blick auf den Konsolidierungszeitraum sollen dabei im 
Rahmen des jährlichen Jahresabschlusses die eingetretenen zweckbezogenen Ergebnisse aufgezeigt werden. 
Dadurch kann ein Korridor für Anpassungen eingeplant werden, sofern nicht Alternativen im Rahmen der Umset-
zung geschaffen werden können. Die Gemeinde zeigt dabei durch die jahresbezogene Darstellung des Ergebnis-
ses gleichzeitig auf, ob sie ihre Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 Satz 2 GO NRW erfüllt 
hat. Es bietet sich deshalb für die Gemeinde an, im Rahmen der jährlichen Haushaltssatzung den Ergebnisplan 
und beim gemeindlichen Jahresabschluss die Ergebnisrechnung zu ergänzen. Sie kann auch eine gesonderte 
Übersicht über den gesamten Konsolidierungszeitraum erstellen, damit die Konsolidierungsergebnisse mit den 
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geplanten Ergebnissen in einer Zeitreihe verglichen werden können. Das nachfolgende Schema zeigt dies bei-
spielhaft auf (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung 
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Abbildung 49 „Die Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung“ 
 
Die Ergänzung des gemeindlichen Ergebnisplans und der Ergebnisrechnung ist dabei im notwendigen Umfang zu 
erläutern. Dabei sind zu den Angaben weitere Informationen zu Anpassungen, aber auch zur Aufrechterhaltung 
der Konsolidierungsplanung zu geben. Die Gemeinde sollte ggf. auch Vorjahre des Haushaltsjahres in die Über-
sicht einbeziehen. 
 
 
5. Die Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist für die Bürgerinnen und Bürger bis zum Ende der Ein-
sichtnahme in den gemeindlichen Jahresabschluss verfügbar zu halten und nicht nur an wenigen Tagen auszule-
gen (vgl. § 80 Absatz 6 GO NRW). Zu Anlagen gehört vergleichbar dem Haushaltssicherungskonzept auch ein 
gemeindliches Sanierungskonzept, das zur Beseitigung der eingetretenen Überschuldung von der Gemeinde 
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aufgestellt wird. Das Zusammenführen von gemeindlichem Sanierungskonzept bzw. Haushaltsplanung der Ge-
meinde mit dem Jahresabschluss des gleichen Haushaltsjahres macht die vorgesehenen Schritte und Maßnah-
men zur Beseitigung der eingetretenen Überschuldung transparent und erleichtert den Überblick über die im 
Haushaltsjahr dazu erzielten Erfolge. Der Zeitraum von insgesamt etwa drei Jahren, in dem anfangs nur der 
Haushaltsplan und später auch der Jahresabschluss für die Bürger zur Einsichtnahme verfügbar gehalten werden 
müssen, eröffnet neue Möglichkeiten des Nachvollziehens der gemeindlichen Zielerreichung im jeweiligen Haus-
haltsjahr.  
 
 
6. Das Risikofrüherkennungssystem 
 
6.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Verantwortlichen in der Gemeinde benötigen für ihre Steuerung auch Daten und Angaben zur Risikorele-
vanz bei der Planung und Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Es soll dabei grundsätzlich eine 
auf die Gemeinde bezogene qualitativ hochwertige Risikoanalyse und Risikobewertung möglich sein. Jede Ge-
meinde muss daher prüfen, ob sie ein Risikofrüherkennungssystem einrichtet, wie es für Eigenbetriebe vorge-
schrieben ist (vgl. § 10 Absatz 1 EigVO NRW). Sie sollte dabei berücksichtigen, dass im Lagebericht, der dem 
gemeindlichen Jahresabschluss beizufügen ist, auch über die Risiken für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde 
berichtet werden soll.  
 
Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere eine ausreichende Risikoidentifikation und eine sachgerechte 
steuerungsrelevante Risikobewertung. Außerdem gehören die Maßnahmen der Risikobewältigung einschließ-
lich der Risikokommunikation, die Risikoüberwachung bzw. die Risikofortschreibung und die Dokumentation 
dazu. Bei einer ganzheitlichen Betrachtung kann damit der Gemeinde ein geeignetes und umsetzbares Risiko-
management zur Verfügung stehen. Die Gemeinde sollte den Begriff „Risiko“ unter Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten definieren. Der Begriff „Risiko“ kann dabei grundsätzlich nicht nur für negative Abweichun-
gen von der gemeindlichen Planung im Sinne einer Gefahr für einen möglichen Verlust benutzt werden. Er kann 
aber gleichwohl auch die Chancen für die Gemeinde als eine positive Abweichung mit beinhalten. 
 
Eine ständige Beobachtung möglicher Risikoquellen und ihre Veränderungen ist dafür durch die Gemeinde 
unerlässlich, z. B. der Geld- und Kreditmarkt, die Energiemärkte. Aber auch die Entwicklungen im staatlichen 
Steuerrecht und die europäischen Entwicklungen sowie die Veränderungen im allgemeinen Geschäftsverkehr 
können Anlässe für Risiken und Chancen der Gemeinde darstellen. Vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde 
verpflichtet ist, ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten und ihre stetige Aufgabenerfüllung zu sichern, ist ein ge-
meindliches Überwachungssystem, das es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende wirtschaftliche Entwick-
lungen für die Gemeinde frühzeitig zu erkennen, hilfreich. 
 
 
6.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung 
 
Die Ziele und Zwecke eines gemeindlichen Risikofrüherkennungssystems machen es in Abhängigkeit von den 
örtlichen Gegebenheiten der Gemeinde sachlich erforderlich, die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwa-
chung zu beachten. Diese Grundsätze haben sich in der Betriebswirtschaftslehre und durch die Anwendung in 
der Privatwirtschaft entwickelt und lassen sich im Rahmen des NKF auf die für die Gemeinde übertragen. Sol-
che allgemeinen Grundsätze verhindern dabei nicht, dass sich aus den örtlichen Besonderheiten der Gemein-
den heraus noch zusätzliche Anforderungen an ein Risikofrüherkennungssystem ergeben können. 
 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung werden in allgemeine und besondere Grundsätze unter-
gliedert. Die allgemeinen Grundsätze beinhalten allgemeine Handlungsvorgaben, die im Zusammenhang mit 
einer pflichtgemäßen Risikoüberwachung stehen. Die besonderen Grundsätze füllen die Handlungsempfehlun-
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gen zur Ausgestaltung eines Risikoüberwachungssystems weiter aus und müssen und sich den allgemeinen 
Grundsätzen unterordnen. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung werden nachfolgend aufge-
zeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR) 

 
 

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

Grundsatz  
der Gesetzmäßigkeit 

 
Der Grundsatz, der die Forderungen nach Kenntnis, Beach-
tung und entsprechender Überwachung aller gesetzlichen 
und rechtlichen Regelungen umfasst. 
 

Grundsatz  
der  Ordnungsmäßigkeit  

und Systematik 

 
Der Grundsatz, der verlangt, dass das Risikoüberwachungs-
system klar und übersichtlich sein muss sowie einer Ord-
nung bzw. eine Struktur besitzen muss, damit z.B. der Ent-
stehungsbereich von Risiken eindeutig erkennbar wird. 
 

Grundsatz  
der Wirtschaftlichkeit 

 
Der Grundsatz, damit die gewählten Maßnahmen die beste 
Alternative für die Gemeinde darstellen und Chancen und 
Risiken angemessen gegeneinander abgewogen werden.  
 

 
BESONDERE GRUNDSÄTZE 

Grundsatz  
der Risikostrategiebestimmung 

 
Der Grundsatz, der Vorgaben verlangt, wie in der Gemeinde 
mit Risiken umzugehen ist, z.B. welche Risiken eingegan-
gen werden können, in welchem Verhältnis Chancen und 
Risiken zueinanderstehen sollen. 
 

Grundsatz der Einrichtung 
einer Organisationsstruktur 

 
Der Grundsatz, der verlangt, Strukturen und Systeme zu 
schaffen, anhand dessen sich die einzelnen Risikostrategie-
vorgaben umsetzen und ggf. neu ausrichten lassen. 
 

Grundsatz  
der vollständigen Risikoermittlung 

 
Der Grundsatz, der beinhaltet, dass das Risikoüberwa-
chungssytem so auszugestalten ist, dass möglichst alle 
Risiken aus sämtlichen Aufgabenbereichen der Gemeinde 
erfasst werden. 
 

 
Grundsatz  

der vorsichtigen Risikobewertung 

 
Der Grundsatz, der eine systematische Aufarbeitung der 
Grundlagendaten verlangt, sodass ihre Relevanz für die 
Risiken und Chancen der Gemeinde erkennbar wird. 
 

Grundsatz  
der Wesentlichkeit 

 
Der Grundsatz, der verlangt, die Informationen aus den 
gesammelten und bewerteten gemeindlichen Daten auf den 
wesentlichen Kern hinsichtlich der ermittelten Risiken zu 
beschränken und eine Überfrachtung zu vermeiden. 
 

Grundsatz  
der Kommunikation 

 
Der Grundsatz, der verlangt, gemeindeintern die Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass risikobehaftete Sachverhalte 
zeitnah der Verwaltungsführung zur Kenntnis gelangen, ggf. 
je nach Risikosachverhalt eine Abstufung nach sachlichen 
Risikoklassen zuzulassen.  
 

 
Grundsatz  

der Dokumentation 

 
Der Grundsatz, der verlangt, dass sämtliche ergriffenen 
Maßnahmen in Schriftform niedergelegt oder in der Daten-
verarbeitung dokumentativ erfasst werden, um die Einhal-
tung von Überwachungsmaßnahmen zu gewährleisten bzw. 
sicherzustellen und einer Nachweispflicht zu genügen. 
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR) 

 

Grundsatz  
der Stetigkeit 

 
Der Grundsatz, der eine Stetigkeit der Methoden zur Ermitt-
lung risikorelevanter Sachverhalte verlangt, um einen Ver-
gleich in einer Zeitreihe zu ermöglichen, sodass Abweichun-
gen im Zeitablauf und die hierfür maßgeblichen Erwägungen 
erkennbar und nachvollziehbar werden. 
 

Abbildung 50 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR)“ 
 
 
6.3 Die Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems 
 
6.3.1 Allgemeine Bedingungen 
 
Die Ausgestaltung eines gemeindlichen Risikofrüherkennungssystems, bei der alle Aufgabenbereiche der Ge-
meinde zu berücksichtigen sind, ist u.a. auch von den örtlichen Gegebenheiten der Gemeinde, z.B. der Ge-
meindegröße, der Organisation der Verwaltung, der haushaltswirtschaftlichen Lage, abhängig. Aus solchen 
Bedingungen können sich durchaus auch verschiedene Anforderungen an ein gemeindliches Risikofrüherken-
nungssystem ergeben. Es sind deshalb keine konkreten landesweiten Systemvorgaben sachgerecht, denn die 
Beantwortung der Frage nach dem Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Risikos hängt von der Risikoakzeptanz 
und den örtlichen Gegebenheiten in der einzelnen Gemeinde ab.  
 
Für die Wirksamkeit und den Erfolg eines Risikofrüherkennungssystems ist auch die in der Gemeinde vorhan-
dene Risikokultur und Risikopolitik sowie das vorhandene Risikobewusstsein von wesentlicher Bedeutung. Bei 
der Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems sollen deshalb auch die Vor- und Nachteile ausreichend 
abgewogen sowie die Besonderheiten der Gemeinde berücksichtigt werden. Dieser Prozess soll nachvollzieh-
bar und verständlich sein. Ein gemeindliches Risikofrüherkennungssystem muss zudem auch ausreichend do-
kumentiert werden. Der Gemeinde obliegt dabei die Prüfung und eigenverantwortliche Entscheidung, ihr Risiko-
früherkennungssystem in weiteren Entwicklungsschritten in ein „Gesamtrisikofrüherkennungssystem“ zu über-
führen. Die ggf. bestehende Verpflichtung der Betriebe der Gemeinde, ein eigenes Risikofrüherkennungssystem 
einzurichten, bleibt davon grundsätzlich unberührt (vgl. § 10 Absatz 1 EigVO NRW).  
 
 
6.3.2 Besondere Inhalte 
 
Die Ausgestaltung eines gemeindlichen Risikofrüherkennungssystems sollte sich an der Art und dem Umfang 
sowie der Struktur der von der Gemeinde übernommenen Risiken, aber auch an der örtlichen Risikosteuerung 
orientieren. So gilt es u.a. für die Gemeinde, die mit dem Risikofrüherkennungssystem verbundenen Aufgaben 
klar zu definieren und gegeneinander abzugrenzen, die Verantwortlichkeiten innerhalb der gemeindlichen Ver-
waltung im Einzelnen festzulegen und die Effektivität und Effizienz des eingerichteten Systems einer regelmäßi-
gen Überwachung zu unterziehen. Es sollte zudem sichergestellt werden, dass geeignete Verfahren benutzt 
werden, um wesentliche Risiken frühzeitig zu erkennen. Auch müssen zeitnahe Anpassungen und Weiterent-
wicklungen möglich sein, wenn sich externe und/oder interne Rahmenbedingungen verändert haben.  
 
Die vorzunehmende Risikobewertung durch die Gemeinde mit den zugrunde gelegten Annahmen und Daten 
sowie den daraus gezogenen Schlussfolgerungen für die Gemeinde sollte ausreichend und nachvollziehbar 
dokumentiert werden. Die gemeindliche Risikosteuerung umfasst dabei die von der Gemeinde getroffenen 
Maßnahmen über den Umgang mit den ermittelten Risiken und deren Bewertung sowie die Festlegung und 
Bemessung der Übernahme von Risiken durch die Gemeinde unter Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Leis-
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tungsfähigkeit. Aus solchen Gegebenheiten folgt insgesamt, dass die Ergebnisse aus einem Risikofrüherken-
nungssystem nicht im Widerspruch zur Geschäftstätigkeit der Gemeinde stehen sollen. 
 
 
6.4 Die Einbeziehung in die Jahresabschlussprüfung 
 
Das gemeindliche Risikofrüherkennungssystem ist grundsätzlich in die gemeindliche Jahresabschlussprüfung 
einzubeziehen. In dieser Prüfung gilt es zu beurteilen, ob das von der Gemeinde eingerichtete System mit dem 
Umfang, der Art und der Komplexität der von der Gemeinde eingegangenen Risiken in Einklang steht. Dabei ist 
auch die örtliche Umsetzung hinsichtlich ihrer Angemessenheit zu prüfen. Die Prüfung der internen Berichter-
stattung im Rahmen des örtlichen Risikomanagements sowie die Überwachung des gemeindlichen Risikofrüh-
erkennungssystems sind ebenfalls zum Gegenstand der Prüfung zu machen. Der Prüfungsbericht des Ab-
schlussprüfers des gemeindlichen Jahresabschlusses sollte daher auch Ausführungen zu den wesentlichen 
Ergebnissen der Prüfung des gemeindlichen Risikofrüherkennungssystems enthalten. 
 
 
7. Das Stärkungspaktgesetz 
 
Mit dem „Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts 
Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)“ vom 09.12.2011 stellt das Land in den Jahren 2011 bis 2020 den Ge-
meinden, die sich in einer besonders schwierigen Haushaltssituation befinden, besondere Konsolidierungshilfen 
zur Verfügung. Das Ziel dabei ist es, bei den Gemeinden den Haushaltsausgleich wieder herzustellen und 
nachhaltig bzw. dauerhaft zu sichern. Die Verteilung der Landesmittel an die beteiligten Gemeinden richtet sich 
u.a. nach der „strukturellen Lücke“ zuzüglich der Zinslasten aus Krediten zur Liquiditätssicherung. Der Begriff 
„strukturelle Lücke“ ist dabei nicht mit dem Jahresfehlbetrag in der gemeindlichen Ergebnisrechnung identisch. 
Vielmehr soll dieser Begriff einen jahresbezogenen Status der Gemeinde ohne konjunkturelle Einflüsse darstel-
len und eine Grundlage für die Verteilung der Landesmittel bieten.  
 
Das Gesetz sieht dafür ein auf zehn Jahre befristetes Konsolidierungsprogramm vor. Dabei dem zwischen 
pflichtigen teilnehmenden Gemeinden (1. Stufe) und den freiwillig teilnehmenden Gemeinden (2. Stufe) unter-
schieden. Die Gemeinden der 1. Stufe müssen den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidie-
rungshilfe des Landes spätestens ab dem Jahre 2016 wieder erreichen. Die Gemeinden der 2. Stufe spätestens 
ab dem Jahre 2017. Alle diese Gemeinden sollen dann den jährlichen Haushaltsausgleich wieder eigenständig 
ohne die Konsolidierungshilfe des Landes ab dem Jahre 2021 erreichen. Wichtige Eckpunkte des Gesetzes 
über die Pflichten der Gemeinden und Aufsichtsbehörden werden nachfolgend vorgestellt (vgl. Abbildung).  
 

 
Das Stärkungspaktgesetz 

 
 

VORSCHRIFT 
 

REGELUNGSINHALT 

§ 6 
Haushaltssanierungsplan 

 

 
(1) Die pflichtig teilnehmenden Gemeinden müssen der Bezirksregierung bis zum 
30. Juni 2012 einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorlegen. 
Die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden legen den vom Rat beschlossenen 
Haushaltssanierungsplan bis zum 30. September 2012 vor. 
  
(2) Der Haushaltsanierungsplan bedarf der Genehmigung der Bezirksregierung. 
Die Genehmigung kann nur unter folgenden Voraussetzungen erteilt werden: 
1. Im Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 
Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unter Ein-
beziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von die-
sem Zeitpunkt an jährlich, bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden in der Regel 
spätestens ab dem Jahr 2016 und bei auf Antrag teilnehmenden Gemeinden in der 
Regel spätestens ab dem Jahr 2018, erreicht. Der Haushaltssanierungsplan muss 
das Erreichen des Haushaltsausgleichs in gleichmäßigen jährlichen Schritten 
darstellen. Eine Darstellung in unterschiedlich großen jährlichen Schritten ist zu-
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Das Stärkungspaktgesetz 

 
 

VORSCHRIFT 
 

REGELUNGSINHALT 
lässig, sofern die Bezirksregierung zustimmt. Die zum Erreichen der jährlichen 
Schritte notwendigen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilenstei-
ne dargestellt. 
2. Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich spätestens im 
Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe erreicht. Die jährlichen Konsolidierungsschrit-
te müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressi-
ven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorse-
hen. 
3. Sämtliche möglichen Konsolidierungsbeiträge der verselbständigten Aufgaben-
bereiche der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form werden 
geprüft und in den Haushaltssanierungsplan mit einbezogen. 
  
(3) Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregie-
rung spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmi-
gung vorzulegen. 
  
(4) Der genehmigte Haushaltssanierungsplan tritt an die Stelle des Haushaltssi-
cherungskonzepts und des individuellen Haushaltssanierungskonzepts nach § 76 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Die Vorschriften über 
das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan entspre-
chend, soweit dieses Gesetz keine abweichenden Regelungen trifft. 
 

§ 7 
Überwachung des  

Haushaltssanierungsplans 
und Berichtspflichten 

 

 
(1) Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans wird von der Bezirksregierung 
überwacht. Der Bürgermeister der Gemeinde ist verpflichtet, der Bezirksregierung 
jährlich mit der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor 
Beginn des Haushaltsjahres, im laufenden Haushaltsjahr zum 30. Juni und zum 
15. April des Folgejahres mit dem bestätigten Jahresabschluss jeweils einen Be-
richt zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans vorzulegen. 
  
(2) Die Bezirksregierung legt dem für Kommunales zuständigen Ministerium jähr-
lich zum Stand 30. Juni einen Bericht über die Einhaltung des Haushaltssanie-
rungsplans vor. 
 

§ 8 
Folgen  

von Pflichtverstößen 
 

 
 (1) Kommt die Gemeinde ihrer Pflicht zur Vorlage des Haushaltssanierungsplans 
nicht nach, weicht sie vom Haushaltssanierungsplan ab oder werden dessen Ziele 
aus anderen Gründen nicht erreicht, setzt die Bezirksregierung der Gemeinde eine 
angemessene Frist, in deren Lauf die Maßnahmen zu treffen sind, die notwendig 
sind, um die Vorgaben dieses Gesetzes und die Ziele des Haushaltssanierungs-
plans einzuhalten. Sofern die Gemeinde diese Maßnahmen innerhalb der gesetz-
ten Frist nicht ergreift, ist durch das für Kommunales zuständige Ministerium ein 
Beauftragter gemäß § 124 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen zu bestellen. 
  
(2) Bei nicht absehbaren und von der Gemeinde nicht zu beeinflussenden erhebli-
chen Veränderungen der finanziellen Situation der Gemeinde kann die Bezirksre-
gierung eine Anpassung des Haushaltssanierungsplans genehmigen. 
 

 
§ 9 

Unterstützung  
durch die  

Gemeindeprüfungsanstalt 
 

 
Die teilnehmenden Gemeinden können sich bei der Erarbeitung und Umsetzung 
des Haushaltssanierungsplans von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-
Westfalen unterstützen lassen. 
 

 
§ 10 

Verfahren und Zuständigkeit 
 

 
(1) Die Bezirksregierung setzt durch Verwaltungsakt 
1. die pflichtig und die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden und 
2. die Höhe der jährlichen Konsolidierungshilfe fest. 
  
(2) Zuständig ist die örtlich zuständige Bezirksregierung. 
 
Abbildung 51 „Das Stärkungspaktgesetz“ 
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Die Gemeinde hat zur Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen, 
in dem dazu die örtlichen Maßnahmen benannt werden und aufgezeigt wird, in welchen Schritten der gemeindli-
che Haushaltsausgleich wiedererreicht werden soll. Sie hat den Sanierungsplan eigenverantwortlich aufzustel-
len und kann sich bei der Erstellung und Umsetzung von der Gemeindeprüfungsanstalt unterstützen lassen. Die 
Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde hat das gemeindliche Konzept zu genehmigen und hat die Einhaltung zu 
überwachen. Bei dringendem Bedarf sind Änderungen mit der Genehmigung der Aufsichtsbehörde zulässig. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes): 
 
1.01 Die Zwecke der gemeindlichen Pflicht 
 
Die gemeindliche Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entsteht nach der Vorschrift vor-
rangig aufgrund der gemeindlichen Haushaltsplanung. Die Gemeinde hat daher im Rahmen der Aufstellung ihrer 
Haushaltssatzung mit Anlagen zu prüfen, ob zu diesem Zeitpunkt ein Sachverhalt gegeben ist, der diese Pflicht 
auslöst. Vor diesem Hintergrund ist gesetzlich bestimmt worden, dass das Haushaltssicherungskonzept ein Teil 
des gemeindlichen Haushaltsplans ist (vgl. § 79 Absatz 2 Satz 2 GO NRW). Mit dieser Vorgabe soll einerseits 
gewährleistet werden, dass das gemeindliche Haushaltssicherungskonzept im Zusammenspiel mit dem Haus-
haltsplan der Gemeinde umgesetzt wird. Andererseits wirken sich die im Haushaltssicherungskonzept festgeleg-
ten Konsolidierungsmaßnahmen unmittelbar auf die Ausführung des im Haushaltsplan enthaltenen Ergebnisplans 
und des Finanzplans sowie auf die Teilpläne für das neue Haushaltsjahr aus.  
 
Die Bindung des Haushaltssicherungskonzeptes an den gemeindlichen Haushaltsplan bewirkt, dass im Rahmen 
des gemeindlichen Jahresabschlusses ein Haushaltssicherungskonzept zum Bestandteil des Haushaltsplans des 
nächsten der Bestätigung des Jahresabschlusses folgenden Haushaltsjahres zu machen ist. Es kann wegen der 
erfolgten Beschlussfassung des Rates über die Haushaltssatzung des laufenden Haushaltsjahres i.d.R. nicht 
mehr zum Bestandteil des Haushaltsplans für das laufende Haushaltsjahr gemacht werden, sofern nicht noch im 
Haushaltsjahr eine Nachtragssatzung zu erlassen ist.  
 
Die Pflicht der Gemeinde, beim Überschreiten der in der Vorschrift bestimmten Schwellenwerte ein Haushaltssi-
cherungskonzept aufzustellen, lässt dabei nicht zu, die Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzung jeweils nur 
streng getrennt nach Zeitpunkten (Sätze 1 und 2) zu betrachten. Vielmehr gebieten es die gemeindliche Haus-
haltswirtschaft sowie die mit der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes verbundenen Ziele und Zwecke, 
dass eine Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auch dann entsteht, wenn 
die Schwellenwerte im Jahresabschluss und in der Haushaltsplanung des nächsten Haushaltsjahres überschrit-
ten werden.  
 
In diesem Zusammenhang gilt die Pflicht, den Haushaltsausgleich wieder herzustellen, nicht einschränkungslos. 
Der dafür zu bestimmende nächstmögliche Zeitpunkt ist auch unter Berücksichtigung des Zumutbaren festzule-
gen. Mit diesem Zeitpunkt ist nicht nur ein rein theoretischer Zeitpunkt gemeint, sondern ein Zeitpunkt, der unter 
Berücksichtigung der Pflichten und Möglichkeiten der Gemeinde erreichbar ist. Dieses Verhalten der Gemeinde 
bestimmt sich aber auch nach den rechtlichen Vorgaben, die bestimmte Handlungen der Gemeinde und die Be-
achtung der Haushaltsgrundsätze verlangen. Dabei gilt für die Gemeinde, dass realisierbare Maßnahmen nicht in 
künftige Haushaltsjahre verschoben werden dürfen, auch wenn ein allgemeiner Zeitrahmen von 10 Jahren zur 
Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs bestimmt worden ist. Aus der gesamten Sachlage kann der Schluss 
gezogen werden, dass der Handlungsspielraum einer Gemeinde umso geringer ist, je größer das Haushaltsdefizit 
ist und je öfter ein solches in den vergangenen Haushaltsjahren aufgetreten ist.  



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 76 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 395 

 
1.02 Die HSK-Bezugsgrößen  
 
1.02.1 Die HSK-Bezugsgröße „Schlussbilanz 
 
Die gemeindliche Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfordert allgemeine Abgrenzungs-
kriterien, damit möglichst objektiv und nachvollziehbar das Vorliegen dieser Pflicht bestimmt werden kann. Die 
Vorschrift benennt daher in diesem Zusammenhang die Bezugsgröße „Schlussbilanz“, damit aufgrund dieser 
Größe festgestellt werden kann, ob in der Vorschrift benannte Schwellenwerte im Einzelfall überschritten werden. 
Unter dem haushaltsrechtlichen Begriff „Schlussbilanz“ ist dabei die Bilanz im gemeindlichen Jahresabschluss zu 
verstehen, denn diese wird zum Schluss des gemeindlichen Haushaltsjahres, bezogen auf den Stichtag „31. 
Dezember des Haushaltsjahres“ aufgestellt (vgl. §§ 37 und 41 GemHVO NRW). Diese Bilanz erhält eine örtliche 
Verbindlichkeit, denn sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil des vom Rat der Gemeinde festgestellten Jahresab-
schlusses (vgl. § 96 GO NRW). Für die Feststellung einer Überschreitung der in der Vorschrift bestimmten 
Schwellenwerte stellt die Bilanz daher eine geeignete Basis dar. Die Gemeinde ist nach den haushaltsrechtlichen 
Vorschriften nicht verpflichtet, eine weitere förmliche Bilanz in Form einer „Ergebnisverwendungsbilanz“, bezogen 
auf das abgelaufene Haushaltsjahr, aufzustellen.  
 
 
1.02.2 Die HSK-Bezugsgröße „Allgemeine Rücklage“ 
 
Die Vorschrift benennt als weiteres Abgrenzungskriterium für die gemeindliche Pflicht zur Aufstellung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes die Bezugsgröße „Allgemeine Rücklage“. Diese Bezugsgröße steht unmittelbar 
mit der Bilanz im gemeindlichen Jahresabschluss (Schlussbilanz) in Verbindung, denn in dieser Bilanz wird die 
„Allgemeine Rücklage“ als gesonderter Bilanzposten ausgewiesen. Bei der Nutzung dieser Bezugsgröße ist je-
doch der Stand des Feststellungsverfahrens des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Rat der Gemeinde 
zu beachten. Erst nach der vom Rat getroffenen Entscheidung über die Verwendung des gemeindlichen Jahres-
ergebnisses (vgl. § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW) liegt ein gesicherter Bestand der allgemeinen Rücklage vor. 
Der Abschluss des Haushaltsjahres bzw. der Schlussstand der Abbildung des bilanziellen Standes des gemeind-
lichen Vermögens und der Schulden ist erst dann vollständig gegeben, wenn die zuvor noch möglichen Verrech-
nungen innerhalb der gemeindlichen Bilanz abgeschlossen sind. Zuvor wird im Bilanzbereich „Eigenkapital“ in der 
gemeindlichen Bilanz regelmäßig noch der Jahresüberschuss oder der Jahresfehlbetrag gesondert ausgewiesen.  
 
Nach der Verrechnung ist dann der bilanzielle Wertansatz des Bilanzpostens „Allgemeine Rücklage“ die Bezugs-
größe, durch die „der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage“ zu-
treffend erfasst und abgebildet wird. In den Fällen, in denen in der gemeindlichen Bilanz im Jahresabschluss die 
Ergebnisverwendung bereits ausgewiesen ist, hat die Gemeinde das aus der Verrechnung entstandene Ergebnis 
unter dem zusätzlichen Bilanzposten „Bilanzgewinn/Bilanzverlust“ anzusetzen. Dieser Bilanzposten ist in der 
Bilanz nach dem Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ anzusetzen. Die Gemeinde ist jedoch nach den 
haushaltsrechtlichen Vorschriften nicht verpflichtet, eine solche förmliche „Ergebnisverwendungsbilanz“ aufzustel-
len. Es bedarf aber mindestens im Rahmen der Feststellung der Pflicht zur Aufstellung von Haushaltssicherungs-
konzepten derartiger bilanzieller Angaben, um eine mögliche Überschreitung der gesetzlichen Schwellenwerte 
zutreffend beurteilen zu können. 
 
 
1.1 Zu Satz 1 (Schwellenwerte für Haushaltssicherungskonzepte): 
 
1.1.1 Zu Nummer 1 (Veränderung des Haushalts im Haushaltsjahr): 
 
Mit dieser Bestimmung wird ein Schwellenwert für eine erhebliche Veränderung des gemeindlichen Haushalts im 
Rahmen der Bewirtschaftung im Haushaltsjahr festgelegt. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungs-
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konzeptes für die Gemeinde entsteht, wenn durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres 
der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage (vgl. § 41 Absatz 4 
Nummer 1.1 GemHVO NRW) um mehr als ein Viertel zu verringern ist. Ein solcher Fall kann eintreten, wenn in 
der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr ein entsprechender Jahresfehlbetrag auszuweisen ist und neben 
einer ggf. noch möglichen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auch eine Verringerung der allgemeinen 
Rücklage notwendig wird. Zur Bewirtschaftung des gemeindlichen Haushalts zählen dabei alle Maßnahmen und 
Geschäftsvorfälle der Gemeinde, die haushaltsmäßige Auswirkungen haben.  
 
Die Veränderung des gemeindlichen Haushalts im Haushaltsjahr kann aber auch so groß sein, dass es nicht zu 
einer Überschreitung dieses Schwellenwerten kommt. In solchen Fällen muss im Zeitpunkt der Aufstellung der 
Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr geprüft werden, ob aufgrund der entstehenden Verringerung der 
allgemeinen Rücklage die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht aus Gegebenheiten 
in den Folgejahren des Haushaltsjahres entsteht. Unabhängig davon erfordert eine geplante oder vorzunehmen-
de erhebliche Verringerung des Eigenkapitals immer schnell und umfassend wirkende Konsolidierungs- bzw. 
Sanierungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen müssen zu kurzfristigen erheblichen haushaltswirtschaftlichen Ver-
änderungen führen, um der defizitären Haushaltslage entgegenzuwirken und eine ggf. drohende Überschuldung 
zu verhindern.  
 
In diesen Fällen beginnt die Verpflichtung für den Bürgermeister und den Kämmerer, die notwendigen Gegen-
maßnahmen einzuleiten, unmittelbar mit dem Vorliegen entsprechender Informationen und nicht erst nach dem 
Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr. Die gemeindliche Haushaltswirt-
schaft bedarf einer erheblichen Einschränkung, sodass i.d.R. der „normale“ Ablauf der Haushaltswirtschaft nicht 
fortgeführt werden kann. Es müssen daher umgehend für die Ausführung des Haushaltsplans im Haushaltsjahr 
geeignete Einschränkungen und besondere Vorbehalte festgelegt werden, auf die dann die Konsolidierungsmaß-
nahmen im Haushaltssicherungskonzept abgestimmt und aufgebaut werden können. Dabei sollte auch der Erfolg 
oder das Versagen von bereits eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen aufgezeigt und die Ziele und zeitliche Per-
spektive transparent gemacht werden. Ggf. müssen bereits eingeleitete Maßnahmen noch mal verstärkt werden.  
 
1.1.2 Zu Nummer 2 (Veränderung in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren): 
 
1.1.2.1 Die Inhalte der Vorschrift 
 
Zur besseren Handhabbarkeit und aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ist in dieser Bestimmung eine Bagatell-
grenze für die vorgesehene Verringerung der allgemeinen Rücklage, die als gesonderter Bilanzposten im bilanzi-
ellen Eigenkapital anzusetzen ist, festgelegt worden. Eine Verringerung dieser Rücklage in zwei aufeinanderfol-
genden Haushaltsjahren in einer Größenordnung oberhalb der Schwellenwerte dieser Vorschrift, legt offen, dass 
strukturelle Haushaltsdefizite bei der Gemeinde bestehen und die geordnete Haushaltswirtschaft der Gemeinde 
so nachhaltig gefährdet ist, dass nicht angenommen werden kann, ein ausgeglichener Haushalt sei von der Ge-
meinde im folgenden Haushaltsjahr wieder zu erreichen.  
 
In den Fällen, in denen von der Gemeinde bei der Aufstellung des Haushalts ein negatives Jahresergebnis für 
zwei aufeinanderfolgende Haushaltsjahre geplant wird, mit der Folge, dass dann der in der Schlussbilanz des 
jeweiligen Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu 
verringern ist, entsteht für die Gemeinde die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Diese 
Pflicht entsteht auch, wenn bei der Aufstellung des Haushalts ein negatives Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 
und das folgende Planungsjahr oder für zwei aufeinanderfolgende Planungsjahre geplant wird, das voraussicht-
lich zu einer entsprechenden Verringerung der allgemeinen Rücklage in diesen zwei aufeinanderfolgenden Haus-
haltsjahren führen wird. Eine entsprechende Festsetzung in der gemeindlichen Haushaltssatzung muss dabei 
jedoch nur für das Haushaltsjahr erfolgen (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW).  
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Eine mehrjährige Verringerung der allgemeinen Rücklage in einer Größenordnung oberhalb oder unterhalb der in 
der Bestimmung enthaltenen Schwellenwerte kann zu einem „schleichenden Verzehr“ des gemeindlichen Eigen-
kapitals führen. Die Gemeinde muss daher die weitere Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft einer 
besonderen Prüfung unterziehen, bei der regelmäßig eine Übersicht über die weitere Entwicklung des gemeindli-
chen Eigenkapitals zu erstellen ist. Soweit haushaltssicherungspflichtig ist, müssen die von ihr vorgesehenen 
Sanierungsmaßnahmen geeignet sein, den „schleichenden Verzehr“ des Eigenkapitals zu beenden und die Wie-
derherstellung des Haushaltsausgleichs schnellstmöglich nach dem Ursachenjahr, spätestens jedoch nach zehn 
Jahren zu erreichen.  
 
Als Ursachenjahr, ab dem die gesetzliche Frist der Haushaltssanierung zu laufen beginnt, gilt in diesen Fällen 
immer das Jahr, in dem der Jahresfehlbetrag der Gemeinde zum zweiten Mal so hoch ist, dass der Schwellen-
wert nach dieser Vorschrift überschritten wird. Ob und wann diese Sachlage örtlich gegeben ist, muss die Ge-
meinde unter Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Jährlichkeit überprüfbar ermitteln, denn dieser örtliche 
Sachverhalt erfordert auch ein Tätigwerden der für die Gemeinde zuständigen Aufsichtsbehörde. In diesen Fällen 
ist die Ermittlung des jahresbezogenen Schwellenwertes immer bezogen auf den in der Schlussbilanz des jewei-
ligen Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage vorzunehmen.  
 
 
1.1.2.2 Ursachenjahr und Haushaltsplanung 
 
Im NKF können die Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und die Ursache, 
die diese Pflicht auslöst, in unterschiedliche Haushaltsjahre fallen. In die Prüfung, ob eine Überschreitung der 
Schwellenwerte des § 76 Absatz 1 GO NRW vorliegt, ist deshalb nicht nur das Haushaltsjahr, für das von der 
Gemeinde ein neuer Haushalt aufgestellt wird, einzubeziehen. Die Tatbestände dieser Vorschrift gelten dann als 
erfüllt, wenn die gesetzlich bestimmten Schwellenwerte in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahren 
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung überschritten werden. Die mögliche zehnjährige Frist, innerhalb 
derer der Haushaltsausgleich wieder herzustellen ist, läuft allerdings erst ab dem Haushaltsjahr, in dem wegen 
eines voraussichtlichen negativen Jahresergebnisses die Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen 
Rücklage oberhalb des betreffenden Schwellenwertes vorsieht (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW).  
 
Mit dieser Anwendung der Vorschrift wird vermieden, dass die Frist für die Genehmigungsfähigkeit (Frist zur Er-
reichung des Haushaltsausgleichs) bereits ab dem Haushaltsjahr läuft, für das von der Gemeinde der Haushalt 
aufgestellt wird. Es würde sich sonst der Fall ergeben, dass das Ereignis, das ein Haushaltssicherungskonzept 
verursacht erst in der Zukunft eintritt, die gemeindliche Pflicht zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 
aber bereits mit dem Haushaltsjahr beginnt. Im Falle der Überschreitung der Schwellenwerte nach § 76 Absatz 1 
Nummer 2 GO NRW beginnt die Frist demnach auch erst ab dem zweiten Jahr der Überschreitung des gesetzlich 
bestimmten Schwellenwertes zu laufen. Es gilt aber in allen Fällen der Überschreitung der gesetzlich bestimmten 
Schwellenwerte, dass zum nächstmöglichen Zeitpunkt den Haushaltsausgleich wieder herzustellen und auch der 
Konsolidierungszeitraum darauf abzustellen ist. Der Konsolidierungszeitraum kann allerdings über den Zeitraum 
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung hinausreichen.  
 
 
1.1.2.3 Ursachenjahr und Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre 
 
Die Gemeinde ist nach der Vorschrift des § 78 Absatz 1 GO NRW verpflichtet, für jedes Haushaltsjahr eine Haus-
haltssatzung zu erlassen. Von der strengen Ausrichtung auf ein Haushaltsjahr wird jedoch durch die Vorschrift 
eine Ausnahme zugelassen, nach der die gemeindliche Haushaltssatzung auch Festsetzungen für zwei Haus-
haltsjahre enthalten kann (vgl. § 78 Absatz 3 Satz 2 GO NRW). Mit dieser gesetzlichen Möglichkeit einer Haus-
haltssatzung für zwei Jahre sollen die Gemeinden in die Lage versetzt werden, ihre ertrags- und finanzwirtschaft-
lichen sowie vermögenswirksamen Entscheidungen schon für einen längeren Zeitraum im Voraus satzungsrecht-
lich festzulegen. Der gemeindliche Haushaltsplan muss in diesen Fällen unter Beachtung des Jährlichkeitsprin-
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zips eine nach den beiden Jahren getrennte Veranschlagung enthalten (vgl. § 79 GO NRW). Die gesetzliche 
Regelung lässt damit eine betragsmäßige Zusammenfassung der in die gemeindliche Haushaltssatzung aufzu-
nehmenden Festsetzungen aus. 
 
Die jahresbezogene Trennung in der Haushaltssatzung wirkt sich auch auf die Pflicht der Gemeinde zur Aufstel-
lung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus, denn eine vom Rat der Gemeinde beschlossene Haushaltssat-
zung für zwei Haushaltsjahre kann von der Gemeinde nicht zu einer Rechnungsperiode zusammengefasst wer-
den. Daher muss in den Fällen, in denen die Ursache für ein gemeindliches Haushaltssicherungskonzept im ers-
ten Haushaltsjahr entsteht, die Vorgabe, dass die Genehmigung nur erteilt werden kann, wenn aus dem Haus-
haltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im Zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haus-
haltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird, auch auf dieses Haushaltsjahr bezogen wer-
den. Diese Verfahrensweise ist entsprechend anzuwenden, wenn die Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes im zweiten Haushaltsjahr entsteht. 
 
 
1.1.3 Zu Nummer 3 (Voraussichtlicher Verzehr des Eigenkapitals): 
 
1.1.3.1 Der Verzehr wegen erheblicher Haushaltsdefizite 
 
Die Verpflichtung der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entsteht auch, wenn bei 
der Aufstellung des Haushalts für das neue Haushaltsjahr die Gemeinde einen vollständigen Verzehr der allge-
meinen Rücklage für das Haushaltsjahr oder die folgenden drei Planungsjahre innerhalb der mittelfristigen Er-
gebnisplanung vorsieht (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 1.1 GemHVO NRW). Eine solche gemeindliche Haushalts-
planung legt offen, dass bei der Gemeinde gravierende strukturelle Haushaltsdefizite bestehen und die geordnete 
Haushaltswirtschaft so nachhaltig gefährdet ist, dass nicht angenommen werden kann, ein ausgeglichener Haus-
halt sei baldmöglichst wieder zu erreichen. Aus diesen Gründen kann die Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung 
eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erst zu dem Zeitpunkt ausgelöst werden bzw. entstehen, zu dem eine 
Haushaltssatzung aufgestellt wird, deren Festsetzungen einen vollständigen Verzehr der allgemeinen Rücklage 
vorsehen.  
 
Ein vorgesehener vollständiger Verzehr der allgemeinen Rücklage durch die Gemeinde innerhalb des Zeitraumes 
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung lässt sich schon frühzeitig aus den im Ergebnisplan ausgewiese-
nen negativen Jahresergebnissen für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Planungsjahre i.V.m. mit der 
Anlage „Übersicht über die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals“ ermitteln. Ein solcher Ausweis im ge-
meindlichen Haushaltsplan stellt eine Willensbekundung der Gemeinde für eine entsprechende haushaltswirt-
schaftliche Vorgehensweise dar. Die Gemeinde zeigt mit den im Ergebnisplan ausgewiesenen negativen Jahres-
ergebnissen, dass sie ihrer Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (Soll-Ausgleich) nach § 84 Satz 3 GO NRW 
nicht nachkommt.  
 
Dieser wirtschaftlichen Lage der Gemeinde soll durch die Vorgabe eines Schwellenwertes für die Pflicht zur Auf-
stellung eines Haushaltssicherungskonzeptes unmittelbar entgegengewirkt werden. Es kann dadurch die ge-
meindliche Pflicht nicht in die Zukunft verschoben bzw. der Verzehr des gemeindlichen Eigenkapitals abgewartet 
werden. Vielmehr besteht eine besondere Dringlichkeit für die Festlegung und Umsetzung von örtlich angepass-
ten Konsolidierungsmaßnahmen. Diese Dringlichkeit wird besonders durch die dem Haushaltsplan als Anlage 
beizufügende Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde belegt. 
 
 
1.1.3.2 Die besondere Dringlichkeit für Konsolidierungsmaßnahmen 
 
Die Gemeinde muss in den Fällen des geplanten Verzehrs des gemeindlichen Eigenkapitals in ihrem Haushalts-
sicherungskonzept nicht nur besonders darlegen, wie sie sofort, mittel- und langfristig versuchen will, den Haus-
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haltsausgleich wieder zu erreichen. Sie muss auch aufzeigen, wie sie den erreichten Haushaltsausgleich dauer-
haft sichern will, um eine Überschuldung zu vermeiden. Ein unter diesen Zielsetzungen aufzustellendes Haus-
haltssicherungskonzept muss selbstverständlich auch Elemente für den Eigenkapitalaufbau und nicht nur Maß-
nahmen gegen den möglichen Eigenkapitalverzehr enthalten. Die Gemeinde muss deshalb in ihrem Haushaltssi-
cherungskonzept eine umfassende Sanierung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft darstellen. Dazu gehören 
auch Angaben, wie sie wegen der vorgesehenen negativen Jahresergebnisse in den nächsten Haushaltsjahren, 
die zum vollständigen Verzehr des Eigenkapitals führen würden, gegensteuert und die mögliche Überschuldung 
nach § 75 Absatz 7 GO NRW vermeidet.  
 
Ihre konkrete Planung soll die Gemeinde außerdem mit Nachweisen untermauern, die gleichzeitig auch eine 
Umkehr im haushaltswirtschaftlichen Handeln der Gemeinde mit dem Ziel der Sicherung der stetigen Aufgabener-
füllung aufzeigen sollen bzw. belegen können. In einer solchen wirtschaftlichen Lage der Gemeinde bedarf es, 
insbesondere wegen des Budgetrechts des Rates und seiner Zuständigkeit für die Aufstellung eines Haushaltssi-
cherungskonzeptes (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h) GO NRW), einer intensiven Beteiligung des Rates durch die 
Verwaltung der Gemeinde.  
 
Diese Beteiligungspflicht gilt entsprechend für die Einschaltung und das Handeln der Aufsichtsbehörde, die sich 
in diesen Fällen nicht auf das Genehmigungsverfahren für das gemeindliche Haushaltssicherungskonzept be-
schränken sollte. Sie wird die notwendigen Schritte zur erfolgreichen Sanierung der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft kritisch begleiten. In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde eigenverantwortlich zu entscheiden, wie 
und in welchem Umfang sie die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, z.B. ihre Bürgerinnen und 
Bürger, in das Geschehen einbindet, die ein berechtigtes Interesse an der wirtschaftlichen Entwicklung der Ge-
meinde haben.  
 
Eine geplante rasante Verringerung des Eigenkapitals erfordert von der Gemeinde - unter Beteiligung ihrer Auf-
sichtsbehörde - insbesondere schnell wirkende Konsolidierungsmaßnahmen, die ggf. erhebliche haushaltswirt-
schaftliche Einschnitte bzw. Veränderungen mit sich bringen, wenn nur so eine drohende Überschuldung der 
Gemeinde zu verhindern ist. In solchen Fällen beginnt die Verpflichtung für den Bürgermeister und den Kämme-
rer, die notwendigen Gegenmaßnahmen einzuleiten, sobald sie Kenntnis darüber haben und nicht erst nach dem 
Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr. Die Aufsichtsbehörde ist nicht nur in 
solchen Fällen befugt, Informationen darüber zu verlangen, welche Maßnahmen bereits eingeleitet und welche 
Maßnahmen mit welchem Erfolg oder Misserfolg umgesetzt wurden, bevor das im Rahmen der Anzeige der 
Haushaltssatzung vorzulegende Haushaltssicherungskonzept genehmigt ist.  
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Haushaltssicherungskonzept bei der Bestätigung des Jahresabschlusses): 
 
1.2.1 Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes  
 
In der Haushaltswirtschaft der Gemeinde kommt dem Jahresabschluss die gleiche Bedeutung zu wie der Haus-
haltssatzung mit dem Haushaltsplan. Die Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskon-
zeptes kann nach den gesetzlichen Vorgaben daher auch im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses 
entstehen. Zum Zeitpunkt der Bestätigung des Jahresabschlusses durch den Bürgermeister nach § 95 Absatz 3 
GO NRW entsteht z.B. dann eine solche Pflicht der Gemeinde, wenn aus den Jahresabschlussunterlagen her-
vorgeht, dass die gemeindliche Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag abschließt, durch den die allgemeine 
Rücklage über die Größenordnung der in Satz 1 bestimmten Schwellenwerte hinaus verringert werden muss. In 
diesen Fällen hat die Gemeinde unverzüglich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und mögliche Konso-
lidierungsmaßnahmen umgehend umzusetzen, um der entstandenen Pflicht zur Wiederherstellung des Haus-
haltsausgleichs nachzukommen.  
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1.2.2 Die Zuordnung des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushaltsjahr 
 
Ein Haushaltssicherungskonzept, für das die Aufstellungspflicht im Zeitpunkt der Bestätigung des Jahresab-
schlusses durch den Bürgermeister entsteht, soll der Aufsichtsbehörde der Gemeinde unverzüglich nach der 
Erstellung vorgelegt werden, soweit nicht der Aufsichtsbehörde anzuzeigen ist, dass trotz eines ursprünglich 
ausgeglichenen Ergebnisplans ein Fehlbetrag oder ein höherer Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen, 
entstanden ist (vgl. § 75 Absatz 5 GO NRW). Die Vorlage des Haushaltssicherungskonzeptes bei der Aufsichts-
behörde darf daher nicht bis zur Anzeige des festgestellten Jahresabschlusses oder bis zur Anzeige der nächsten 
Haushaltssatzung hinausgezögert werden.  
 
Die Informationspflichten der Gemeinde gegenüber ihrer Aufsichtsbehörde gebieten es bereits, dass die Auf-
sichtsbehörde über die eingetretene Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in 
Kenntnis gesetzt wird. Die Gemeinde muss dazu aufzeigen, wie die erforderlich gewordene Konsolidierung erfol-
gen soll. Die Bestimmung in § 79 Absatz 2 Satz 2 GO NRW, dass das Haushaltssicherungskonzept ein Teil des 
gemeindlichen Haushaltsplans ist, sowie die Zuständigkeit des Rates der Gemeinde für die Aufstellung des 
Haushaltssicherungskonzeptes (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h) GO NRW) stehen dieser Vorgehensweise nicht 
entgegen.  
 
Die Bindung des Haushaltssicherungskonzeptes an den Haushaltsplan bewirkt, dass das von der Gemeinde im 
Rahmen der Bestätigung des Jahresabschlusses aufzustellende Haushaltssicherungskonzept zum Bestandteil 
eines Haushaltsplans zu machen ist (vgl. § 79 Absatz 2 Satz 2 GO NRW). Aus Gründen des ständigen haus-
haltswirtschaftlichen Kreislaufs kann dieses Haushaltssicherungskonzept nicht mehr mit dem Haushaltsplan des 
abgelaufenen Haushaltsjahres sowie des laufenden Haushaltsjahres verbunden werden. Das im Rahmen des 
gemeindlichen Jahresabschlusses aufzustellende Haushaltssicherungskonzept ist daher zum Bestandteil des 
Haushaltsplans des nächsten der Bestätigung des Jahresabschlusses folgenden Haushaltsjahres zu machen. 
Soweit jedoch im laufenden Haushaltsjahr die Aufstellung einer Nachtragssatzung erfolgt, soll das Haushaltssi-
cherungskonzept dabei berücksichtigt werden.  
 
Die mögliche Zuordnung des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushaltsplan des nächsten der Bestätigung 
des Jahresabschlusses folgenden Haushaltsjahres wirkt sich auf die Berechnung des Zeitpunktes aus, zu dem 
der Haushaltsausgleich spätestens wieder hergestellt sein muss. Nach § 76 Absatz 2 Satz 3 GO NRW kann die 
Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes nur erreicht werden, wenn aus dem Haushaltssiche-
rungskonzept hervorgeht, dass spätestens im Zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsaus-
gleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird.  
 
Diese Frist muss nicht zwingend ausgenutzt werden, denn für die Gemeinde besteht die gesetzliche Pflicht, zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt den Haushaltsausgleich wieder herzustellen, um ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit zu 
sichern. Unabhängig von den sachlichen Gegebenheiten gilt es zudem haushaltswirtschaftlich für die Gemeinde, 
unmittelbar nach Kenntnis der Konsolidierungspflichten bzw. der bestehenden schwierigen wirtschaftlichen Lage 
die geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der eingetretenen strukturellen Defizite zu ergreifen. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Zielbestimmung und Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Zielbestimmung eines Haushaltssicherungskonzeptes): 
 
2.1.1 Der zeitliche Umfang des Haushaltssicherungskonzeptes  
 
Die Vorschrift enthält ausdrückliche Vorgaben für den zeitlichen Umfang eines gemeindlichen Haushaltssiche-
rungskonzeptes, die sich auch auf dessen Genehmigungsfähigkeit auswirken. Der Beginn der Pflicht der Ge-
meinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist i.d.R. widerspruchsfrei ermittelbar. Das Haus-
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haltsjahr, in dem die gemeindliche Pflicht beginnt, kann regelmäßig auch in den Fällen eindeutig bestimmt wer-
den, in denen die Aufstellungspflicht der Gemeinde und die auslösende Ursache in unterschiedliche Haushalts-
jahre fallen können.  
 
Der zeitliche Beginn eines gemeindlichen Haushaltssicherungskonzeptes ist im Rahmen der Haushaltsplanung 
der Gemeinde regelmäßig das Haushaltsjahr, in dem durch eine vorgesehene und in der gemeindlichen Haus-
haltssatzung festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 1.1 GemHVO 
NRW) die Schwellenwerte dieser Vorschrift überschritten werden. Lediglich in den Fällen, in denen aus Gründen 
eines gegenüber der Ergebnisplanung entstandenen höheren Fehlbetrages eine Pflicht der Gemeinde zur Auf-
stellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entsteht, muss festgelegt werden, an welchen Haushaltsplan das 
Haushaltssicherungskonzept als Bestandteil angebunden wird. Bei dieser Sachlage kann das erste oder zweite 
Folgejahr nach dem „verursachenden“ Haushaltsjahr dafür in den Betracht kommen, wenn die Kenntnisse über 
die Auslösung der Pflicht bzw. deren Verursachung erst im Rahmen der Bestätigung des gemeindlichen Jahres-
abschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr gewonnen werden (vgl. § 93 Absatz 3 GO NRW). 
 
Das zeitliche Ende eines gemeindlichen Haushaltssicherungskonzeptes ist regelmäßig nicht in jedem Einzelfall 
von Anfang an genau festlegbar, denn die tatsächliche Zeitdauer steht unter der Prämisse, dass das Haushaltssi-
cherungskonzept die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten und darstellen 
soll und darin der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen ist, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder herge-
stellt ist. Gleichwohl ist auch das Haushaltsjahr, in dem das Haushaltssicherungskonzept enden kann bzw. das 
gesetzliche Ziel erreicht ist, ermittelbar. Es ist regelmäßig das Haushaltsjahr, in dem der Haushaltsausgleich nach 
§ 75 GO NRW wieder erreicht wird und gewährleistet ist, dass der gemeindliche Haushalt in Zukunft so gesteuert 
werden kann, dass er dauerhaft ausgeglichen sein wird.  
 
Bei der Ermittlung der Zeitdauer ist zudem zu berücksichtigen, dass das Vorliegen einer Genehmigungsfähigkeit 
des Haushaltssicherungskonzeptes dann anzunehmen ist, wenn der originäre jährliche Haushaltsausgleich in-
nerhalb eines zehnjährigen Zeitraumes, spätestens aber im Zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr wieder 
erreicht wird. Es ist auch zu beachten, dass der Haushaltsausgleich sowohl in der Planung als auch in der Rech-
nung (Jahresabschluss) des betreffenden Haushaltsjahres erreicht werden muss (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW). 
Die Gemeinde darf deshalb die in ihrem Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Konsolidierungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen nicht schon dann einstellen, wenn der jahresbezogene Haushaltsausgleich in der Planung 
erreicht wird (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 1 GO NRW). Es bedarf vielmehr noch des „Beweises“ des Erreichens des 
realen Haushaltsausgleichs in der Rechnung durch die entsprechend ausgeführte gemeindliche Haushaltswirt-
schaft in einem oder mehreren Haushaltsjahren.  
 
Der Verzicht auf die Umsetzung örtlicher Konsolidierungsmaßnahmen ist daher regelmäßig nur zu rechtfertigen, 
wenn im Rahmen eines Controllings durch entsprechende haushaltswirtschaftliche Ergebnisse ein messbarer 
nachhaltiger Erfolg nicht nur erkennbar, sondern tatsächlich eingetreten ist. Von der Gemeinde eingeleitete um-
fassende Konsolidierungs- und Sanierungsmaßnahmen sollten deshalb auch in solchen Fällen konsequent fort-
geführt werden. Es ist kein ausreichender Anlass, bereits bei den ersten Anzeichen einer haushaltswirtschaftli-
chen Entspannung oder eines möglichen Erreichens des Haushaltsausgleichs im Jahresabschluss die Konsoli-
dierungsmaßnahmen abzubrechen. 
 
 
2.1.2 Die Inhalte des Haushaltssicherungskonzeptes 
 
Für eine Gemeinde besteht auch bei schlechter haushaltswirtschaftlicher Lage grundsätzlich eine positive Fort-
führungsprognose. Sie hat trotz einer aktuellen Krisensituation, auch wenn diese mehrjährig ist, grundsätzlich die 
Substanz und die Potenziale, um wieder den jährlichen Haushaltsausgleich zu erreichen und die stetige Aufga-
benerfüllung auf Dauer zu sichern. Die Voraussetzungen sind auch bei einer stark angespannten Liquidität bzw. 
bei Liquiditätsdefiziten generell gegeben. Die Gemeinde muss jedoch die Schritte zur Stabilisierung der gemeind-
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lichen Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung der Ursache der defizitären wirtschaftlichen Lage ggf. neu 
definieren. Das Sanieren der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bedeutet in solchen Fällen, die Krisenzeichen 
wahrzunehmen, die Ursachen zu erkennen und beseitigen zu wollen. 
 
Die Gemeinde muss geeignete Maßnahmen ergreifen und ziel- und zweckbestimmt vorgehen. Dabei gilt es, die 
Sanierungswürdigkeit und die Sanierungsfähigkeit aller Elemente der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zu prüfen 
und zu bewerten, sodass ein umfassendes Sanierungskonzept zur wirtschaftlichen Gesundung und Zukunftssi-
cherung der Gemeinde auf den Weg gebracht werden kann. Es kann oftmals bereits ausreichend sein, schnell, 
gezielt und konsequent die notwendigen Veränderungen vor Ort anzugehen und in einer sinnvollen und sachli-
chen Reihenfolge deren Umsetzung vorzunehmen.  
 
Ein Haushaltssicherungskonzept als umfassendes Sanierungskonzept dient dabei als zukunftsorientierter Leitfa-
den (Gesamtkonzept), in dem die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die Sicherung der stetigen Aufgaben-
erfüllung der Gemeinde und die Steuerung eines ausgeglichenen Haushalts, einschließlich der dazu erforderli-
chen nachhaltigen Maßnahmen festgelegt werden. Gleichzeitig muss das Sanierungskonzept ein erweitertes 
Planungssystem als der Haushaltsplan enthalten, das als Handlungsrichtschnur dienen soll und deshalb die kon-
kreten und akuten Schritte aufzuzeigen hat, die sofort und in der weiteren Zukunft zu gehen sind. Ein solches 
Handlungskonzept ermöglicht die Festlegung von Zwischenzielen und sollte auch die konkreten und akuten 
Schritte sowie die Chancen und Risiken für die Gemeinde besonders herauszustellen.  
 
Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass nur bei einem vorgesehenen Zusammenwirken der einzelnen Komponen-
ten des örtlichen Sanierungskonzepts eine Gesamtaussage für das Handeln der Gemeinde und die Zielerrei-
chung getroffen und die Zwischenziele als Mess- und Kontrollpunkte benannt werden können. Das gemeindliche 
Haushaltssicherungskonzept ist daher immer von der aktuellen Krisensituation der Gemeinde abhängig. Außer-
dem muss die zeitliche Abfolge der Konsolidierung dabei so ausgestaltet sein, dass die Maßnahmen von der 
Gemeinde auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten umgesetzt werden können und nichts Unmögliches von ihr ver-
langt bzw. von ihr selbst festgelegt wird. Diese Sachlage erfordert, eine an den örtlichen Verhältnissen orientierte 
und durch die Machbarkeit geprägte Zielsetzung festzulegen. Im Zusammenhang mit den Zwischenzielen, an 
denen die Entwicklung der Gemeinde zu messen ist, kann die Motivation der Gemeinde zur Fortsetzung der not-
wendigen Konsolidierungsmaßnahmen bestärkt werden.       
 
 
2.1.3 Die Schaffung eines zukunftsorientierten Bildes 
 
Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige 
Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). Sie hat zudem ihre Haushaltswirt-
schaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Diese Vorgaben erfor-
dern grundsätzlich, dass die Gemeinde möglichst eine defizitäre Haushaltslage vermeidet. Soweit eine solche 
Haushaltslage entstehen kann, soll die Gemeinde mit ihren Möglichkeiten zukunftsorientiert versuchen, ihre Er-
tragskraft bald möglichst wieder herzustellen und dauerhaft zu sichern.  
 
Bei einer Krise soll die Gemeinde den Haushaltskonsolidierungsprozess selbst so durchführen, dass die dauern-
de Leistungsfähigkeit und stetige Aufgabenerfüllung wieder erreicht wird. Sie soll eine haushaltswirtschaftliche 
Lage schaffen, durch die die künftigen Generationen nicht unnötig belastet werden sowie deren Zukunft dauerhaft 
gesichert wird. Diese Erfordernisse für die gemeindliche Haushaltskonsolidierung zeigen auf bzw. verdeutlichen, 
dass unter Beachtung des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit ein zukunftsorientiertes Bild der Ge-
meinde mit qualitativ hochwertigen Leitorientierungen als Kernaussagen geschaffen sein muss, damit geeignete 
Grundlagen für eine neue Ausrichtung auf ein nachhaltiges und zukunftsbezogenes Handeln bestehen.  
 
Die wirtschaftliche Lage bzw. die sich abzeichnende Ertragsschwäche der Gemeinde oder mögliche finanzielle 
Gegebenheiten verlangen bei einer Haushaltskonsolidierung die Festlegung neuer nachhaltiger Rahmenbedin-
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gungen und Handlungsfelder vor Ort. Für den Weg dorthin bedarf es eines Maßnahmenpaketes mit aufeinander 
abgestimmten Konsolidierungsmaßnahmen und nicht nur der Benennung einzelner Maßnahmen. Die neuen 
Rahmenbedingungen sollen zudem auch dazu beitragen, dass die Gemeinde sich ein ziel- und zukunftsorientier-
tes Profil gibt. Mit auf die gemeindliche Aufgabenerfüllung ausgerichteten Visionen und Leitlinien (Leitbildern) 
lassen sich von der Gemeinde die notwendigen strategischen und operativen Ziele bestimmen und die angestreb-
te Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft einhalten.  
 
Die örtlichen Ziele können und sollen dazu eine Leitorientierung für die gemeindliche Konsolidierung entfalten 
bzw. bieten, um auch die notwendige Haushaltswirksamkeit zu erreichen. Dabei gilt es, die gemeindliche Steue-
rung und das Finanzmanagement der Gemeinde unter Beachtung der einschlägigen haushaltsrechtlichen Vor-
schriften miteinander zu verknüpfen. Insgesamt gesehen kann und muss durch die Gemeinde ein örtlich gestalte-
tes handhabbares und auf ein wirtschaftliches Handeln ausgerichtetes System für die gemeindliche Haushalts-
konsolidierung und die künftige gemeindliche Haushaltswirtschaft entstehen.  
 
Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen daher die örtlich festgelegten produktorientierten Ziele unter Be-
rücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs 
überprüft sowie Leistungskennzahlen zur Zielerreichung ggf. neu bestimmt und mit den örtlichen Finanzzielen 
verknüpft werden. Die Ziele sind dabei zwischen dem Rat der Gemeinde und der gemeindlichen Verwaltung ab-
zustimmen. Auch die Öffentlichkeit sollte in diesen Prozess in geeigneter Weise eingebunden werden. Durch die 
benannten Verpflichtungen wird von der Gemeinde nichts Unmögliches verlangt, auch wenn es bei der Vielzahl 
der örtlichen Aufgaben nicht immer einfach sein dürfte, dafür geeignete messbare Ziele und Leistungskennzahlen 
festzulegen.  
 
Die Ausgangsbasis für den Einstieg in die örtlichen Aufstellungsarbeiten eines Haushaltssicherungskonzeptes 
kann der gemeindliche Haushaltsplan, insbesondere mit den darin enthaltenen produktorientierten Teilplänen 
bieten, die entsprechend den örtlichen Verhältnissen und Bedürfnissen gebildet wurden. Soweit die Teilpläne 
nach § 4 GemHVO NRW die vorgesehenen Angaben aufweisen, kann davon ausgehend die neue Ausrichtung 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft für die nächsten Planungsjahre festgelegt werden.  
 
Für das neue zukunftsorientierte Bild reicht i.d.R. die Zeit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht 
aus. Vielmehr muss, orientiert an der gesetzlichen Vorgabe, dass spätestens im Zehnten auf das Haushaltsjahr 
folgende Jahr die Gemeinde den Haushaltsausgleich wieder erreichen soll, ein Überblick über ein Jahrzehnt 
gewonnen und mit belastbaren haushaltswirtschaftlichen Daten belegt werden. Auf diese Weise kann die ge-
meindliche Haushaltskonsolidierung, begleitet durch ein in sich stimmiges Zielsystem und eine kompetente und 
ressourcenverbrauchsorientierte Verwaltungsteuerung, ggf. mit dezentraler Ressourcenverantwortung, den Zielen 
und Zwecken der Haushaltskonsolidierung vollständig gerecht werden.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes): 
 
2.2.1 Der Genehmigungsbedarf 
 
Nach der Vorschrift bedarf das gemeindliche Haushaltssicherungskonzept der Genehmigung durch die Aufsichts-
behörde der Gemeinde. Diese Genehmigung hat den Hauptzweck, die Gemeinde zur Wiedererreichung des 
Haushaltsausgleichs zu verpflichten. Im Rahmen der Genehmigung müssen dann die von der Gemeinde dafür 
als notwendig angesehenen Maßnahmen beurteilt und akzeptiert werden. Sofern z. B. die Wirkungen der Konso-
lidierungsmaßnahmen noch nicht abschließend geklärt sind, bieten sich als Nebenbestimmungen zur Genehmi-
gung bedarfsgerechte Bedingungen und Auflagen, um einen Rahmen auf dem Weg zum Ziel der Konsolidierung 
abzustecken. Die Gemeinde hat dann in diesem Spielraum schnellstmöglich den Haushaltsausgleich wieder 
erreichen und die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern.  
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Die Aufsichtsbehörde muss bei der Erteilung der Genehmigung nach dieser Vorschrift den ihr zustehenden Er-
messensspielraum unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Zielbestimmungen und der örtlichen Gege-
benheiten ausgestalten. Sie hat dabei abzuwägen, durch welche Nebenbestimmungen sichergestellt werden 
kann, dass die Gemeinde die gesetzlichen Erfordernisse bei der Ausführung ihrer Haushaltswirtschaft im Haus-
haltsjahr ausreichend beachtet und im Jahresabschluss einen entsprechenden Nachweis führt. Die Aufsichtsbe-
hörde kann daher insbesondere die von der Gemeinde angestrebten und erreichbaren jahresbezogenen Konsoli-
dierungsziele zum Gegenstand der Nebenbestimmungen ihrer Genehmigung machen. Sie hat dazu eine inhaltli-
che und eine zeitbezogene Festlegung zu treffen. 
 
Von der Aufsichtsbehörde ist dabei das Ermessen unter Beachtung der Ziele und Zwecke der Wiedererreichung 
des Haushaltsausgleichs auszuüben. Dabei ist zu beachten, dass nur Nebenbestimmungen festgelegt werden 
sollten, bei denen der Gemeinde im Rahmen der Umsetzung noch ein Raum für die Ausübung ihrer Eigenverant-
wortung bleibt. Die gemeindliche Selbstverwaltung bedingt, dass die Aufsichtsbehörde nicht einzelne Konsolidie-
rungsmaßnahmen ersetzen oder einschränken soll, sondern nur im Rahmen der Zielerreichung „Haushaltsaus-
gleich“ geeignete Vorgaben zur Konsolidierung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft machen kann.   
 
Dem haushaltsrechtlichen Ziel der Gemeinde, wieder einen ausgeglichenen Haushalt nach § 75 Absatz 2 GO 
NRW zu erreichen, kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Diese Zielbestimmung wird nicht eingeschränkt, 
wenn für das Haushaltsjahr noch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage der Gemeinde vorgesehen ist. 
Sofern aber nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde eine Gefährdung ihrer Haus-
haltswirtschaft zu befürchten ist und sich diese Haushaltslage durch eine Überschreitung der Schwellenwerte 
belegt wird, muss dieser Gefahr durch ein Haushaltssicherungskonzept auf geeignete Weise entgegen getreten 
werden. Die Aufsichtsbehörde muss dieses in ihrer Genehmigungspraxis, insbesondere wegen der möglichen 
zehnjährigen Laufzeit des Haushaltssicherungskonzeptes auf geeignete Weise berücksichtigen. 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass ein Genehmigungsbedarf für ein Haushaltssicherungskonzept 
nicht nur durch die Überschreitung von Schwellenwerten im Haushaltsjahr, sondern auch bei Überschreitungen in 
den der dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung besteht. 
Dadurch wird die gewollte stärkere Verflechtung zwischen der mittelfristigen haushaltswirtschaftlichen Planung 
und der langfristigen Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung sowie den aufsichtsrechtlich gestuften Maßnah-
men hergestellt. Die Aufsichtsbehörde hat daher bei der Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes 
immer auch die zeitliche Dimension der Haushaltskonsolidierung ausreichend zu prüfen.  
 
 
2.2.2 Der zeitliche Unterschied zwischen Verpflichtung und Ursache 
 
Im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung können die Pflicht der Gemeinde, ein Haushaltssicherungskon-
zept aufstellen zu müssen, und die auslösende Ursache für diese Pflicht in unterschiedlichen Haushaltsjahren 
liegen. Eine Anbindung der Aufstellungsfrist an das Ursachenjahr würde prinzipiell dazu führen, dass die Ge-
meinde trotz defizitärer Haushaltsplanung erst dann Gegenmaßnahmen planen und umsetzen muss, wenn eine 
Verringerung der allgemeinen Rücklage für ein Haushaltsjahr festgesetzt wird. Aus den Zwecken und Zielen der 
Vorschrift ist eine solche Handlungsweise jedoch nicht ableitbar.  
 
Die gesetzliche Pflicht gebietet es, jährlich den Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Gemeinde muss daher 
unmittelbar nach ihrer Kenntnis über eine defizitäre haushaltswirtschaftliche Lage die notwendigen und sachge-
rechten Gegenmaßnahmen ergreifen, auch wenn der Gemeinde nach dem Ursachenjahr ein zehnjähriger Zeit-
raum zur Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs eingeräumt wird. Diese Auslegung ist auch sachlich vertret-
bar, denn vielfach kann in dem Zeitraum zwischen dem Haushaltsjahr und dem Jahr der Ursache für die Über-
schreitung der Schwellenwerte schon dem Verzehr des gemeindlichen Eigenkapitals gegengewirkt werden.  
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2.2.3 Die Einbeziehung der Genehmigung nach § 75 Absatz 4 GO NRW 
 
Bei einer Festsetzung einer Verringerung der allgemeinen Rücklage in der gemeindlichen Haushaltssatzung und 
einer Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird die erforderliche Genehmigung zur 
Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 75 Absatz 4 GO NRW durch die Genehmigung des Haushaltssi-
cherungskonzeptes nach § 76 Absatz 2 GO NRW miterfasst. Diese Zusammenfassung entsteht i.d.R. dann, 
wenn die beiden Tatbestände innerhalb der mittelfristigen Ergebnisplanung zwei unterschiedlichen Haushaltsjah-
ren zuzurechnen sind. In solchen Fällen ist die erforderliche Sanierung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde im 
Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes so gewichtig, dass eine getrennte Genehmigungspraxis durch die 
Aufsichtsbehörde nicht sachgerecht im Sinne der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ist.  
 
Eine aufsichtsrechtliche Verfahrenstrennung zwischen einer Genehmigung nach § 75 Absatz 4 GO NRW und 
einer Genehmigung unter der gleichzeitigen Bewertung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Absatz 2 
GO NRW würde auch der gesetzlichen Aufgabe der Gemeinde, die stetige Aufgabenerfüllung wieder dauerhaft 
zu sichern und den Haushaltsausgleich wieder zu erreichen, entgegenstehen. Unter diesen Zielsetzungen ist es 
sachlich geboten, dass die Aufsichtsbehörde ein zielgerichtetes Handeln der Gemeinde durch ein einziges Ver-
fahren unterstützt, sodass die Gemeinde für ihr gesamtes Sanierungsvorhaben die notwendige Sicherheit erhält, 
wenn ihr gemeindliches Haushaltssicherungskonzept genehmigungsfähig ist.  
 
 
2.3 Zu Satz 3 (Genehmigungserfordernisse): 
 
2.3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Nach der Vorschrift darf die Aufsichtsbehörde eine Genehmigung für das gemeindliche Haushaltssicherungskon-
zept nur erteilen, wenn aus dem ihr von der Gemeinde vorgelegten Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, 
dass spätestens im Zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der gesetzlich bestimmte Haushaltsausgleich 
nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreichen wird. Die Gemeinde hat in ihrem Haushaltssicherungskonzept 
dann einen früheren Zeitpunkt zur Erreichung des Haushaltsausgleichs anzugeben und zu belegen, wenn es ihr 
dieses möglich ist. Sie ist verpflichtet, den Haushaltsausgleich schnellstmöglich wieder herzustellen.  
 
In Ausnahmefällen kann der Zeitpunkt auch oberhalb des gesetzlich bestimmten zehnjährigen Rahmens liegen, 
denn im Einzelfall kann auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes der Gemeinde durch Ge-
nehmigung der Bezirksregierung von dem gesetzlich bestimmten Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. 
Der von der Gemeinde bestimmte Zeitpunkt zur Wiedererreichung des gemeindlichen Haushaltsausgleichs muss 
zudem in Form eines konkreten Haushaltsjahres in der gemeindlichen Haushaltssatzung rechtsförmlich festge-
setzt werden (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 5 GO NRW).  
 
 
2.3.2 Die Zehn-Jahres-Frist 
 
Der Gemeinde wird zur Erfüllung ihrer Verpflichtung, den Haushaltsausgleich im Rahmen der Umsetzung eines 
Haushaltskonsolidierungskonzeptes wieder herzustellen, ein Zeitraum von zehn Jahren nach dem Haushaltsjahr, 
in dem die Ursache für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes liegt, eingeräumt. Dieser Zeitraum 
umfasst auch die drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre, bei denen sich wegen deren Einbeziehung in 
den gemeindlichen Haushaltsplan die haushaltsmäßigen Wirkungen der vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen 
unmittelbar aus den Jahresspalten dieser drei Planungsjahre im Haushaltsplan ablesen lassen.  
 
Für die Zeit danach müssen grundsätzlich vergleichbare Konkretisierungen der haushaltswirtschaftlichen ge-
schaffen werden, um die Umsetzung zielorientiert messbar zu machen. Wegen der für diese Jahre vorzuneh-
menden Prognose, die einen schwer konkret kalkulierbaren Zeitraum darstellen, sollten nicht nur die voraussicht-
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lich entstehenden jahresbezogenen Erträge und Aufwendungen, sondern auch deren Berechnung und die Prog-
nosegrundlagen und Annahmen transparent gemacht werden. Realisierbare Maßnahmen dürfen von der Ge-
meinde jedoch wegen des Zehnjahreszeitraumes jedoch nicht zeitlich verschoben und auch nicht über den ge-
samten Konsolidierungszeitraum gestreckt werden.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Konsolidierungs- bzw. Sanierungszeit nicht bereits beim 
ersten möglichen Haushaltsausgleich in der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr endet. Einerseits muss auch 
der Soll-Ausgleich in den weiteren Jahren, mindestens in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahren 
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gesichert sein. Andererseits muss das Erreichen des Haushalts-
ausgleichs auch in der Rechnung (Jahresabschluss) des betreffenden Haushaltsjahres nachgewiesen werden. 
Nur wenn ein gemeindlicher Haushaltsausgleich in diesem Sinne gegeben ist, wird dem gesetzlich bestimmten 
Haushaltsausgleich tatsächlich entsprochen (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 1 und § 84 GO NRW).  
 
 
2.3.3 Angabeformen im Haushaltssicherungskonzept 
 
2.3.3.1 Die Angaben für die ersten drei Planungsjahre 
 
Die Pflicht zur Aufstellung eines gemeindlichen Haushaltssicherungskonzeptes beinhaltet bei dessen Aufstellung, 
dass darin die gemeindliche Haushaltsplanung mit der fünfjährigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
als Ausgangsbasis zu berücksichtigen ist. Dabei bleibt grundsätzlich die örtliche Form und Detaillierung der ge-
samten gemeindlichen Haushaltsplanung auch während der Laufzeit des Haushaltssicherungskonzeptes unver-
ändert, soweit nicht die örtlichen Gegebenheiten zur Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs verändert wer-
den müssen.  
 
Die bei einem gemeindlichen Haushaltssicherungskonzept zulässige zehnjährige Laufzeit gibt zudem ebenfalls 
keine Veranlassung, die Haushaltsplanung für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre zu verändern. 
Bereits im Rahmen der Aufstellung des örtlichen Haushaltssicherungskonzeptes ist zu beurteilen, ob und in wel-
chen Umfang die detaillierte Planung für die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auch in den 
sich daran anschließenden Jahren fortgesetzt werden soll, wenn diese sich wegen eines Sanierungskonzept 
zusätzlich ergeben.  
 
 
2.3.3.2 Die Angaben für die weiteren Planungsjahre 
 
2.3.3.2.1 Die Angaben nach den verbindlichen Haushaltspositionen 
 
Die Aufstellung eines gemeindlichen Haushaltssicherungskonzeptes kann dazu führen, dass die gemeindliche 
Haushaltsplanung über die fünfjährige mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 GO NRW hinausge-
hen muss. Die im Haushaltssicherungskonzept ggf. aufzuzeigende zehnjährige Haushaltsplanung, bei einem 
Sanierungskonzept ggf. auch noch weitere Jahre, muss sich hinsichtlich der Darstellung der geplanten Erträge 
und Aufwendungen an die Haushaltspositionen im Haushaltsplan anschließen. Die von der Gemeinde vorgese-
henen Konsolidierungsmaßnahmen wirken sich auf die künftigen Haushaltspläne aus, um das Ziel der Wiederer-
reichung des Haushaltsausgleichs und den Weg dorthin transparent und nachvollziehbar zu machen.  
 
Die Fortschreibung der gemeindlichen Haushaltsplanung über die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
hinaus wirkt sich daher auf die Art und Weise der im Haushaltssicherungskonzept oder im Sanierungskonzept 
darzustellenden Haushaltspositionen in den weiteren Jahren unmittelbar aus. Es dürfte für die mehrjährigen Zeit-
räume vertretbar sein, die Angaben zu den voraussichtlichen Erträgen und Aufwendungen sowie zu den Einzah-
lungen und Auszahlungen auf die Haushaltspositionen zu beschränken, die für den Ergebnisplan und den Fi-
nanzplan mindestens vorgegeben sind (vgl. §§ 2 und 3 GemHVO NRW).  
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Diese Darstellungsmöglichkeit im Haushaltssicherungskonzept würde die gemeindliche Planung über die mittel-
fristige Ergebnis- und Finanzplanung hinaus wesentlich erleichtern. Die Gemeinde kann aber auch die Detaillie-
rung ihres Haushaltsplans beibehalten, um z.B. die Fortschreibung der Planung in einen Zusammenhang mit 
ihren Konten im örtlichen Buchungsgeschäft zu stellen. Für die Aufstellung eines gemeindlichen Haushaltssiche-
rungskonzeptes ist es immer notwendig, dass möglichst belastbare Daten aus der gemeindlichen Haushaltspla-
nung die Grundlage für die auszuwählenden Konsolidierungsmaßnahmen bilden. In welcher Art und Weise ein 
zehnjähriges Haushaltssicherungskonzept gestaltet wird, ist von der Gemeinde unter Berücksichtigung der örtli-
chen Verhältnisse zu entscheiden. Ggf. ist in die Beurteilung die Aufsichtsbehörde der Gemeinde einzubinden. 
 
 
2.3.3.2.2 Die Angaben nach den verbindlichen Produktbereichen 
 
Die geplante und in einem Haushaltssicherungskonzept oder Sanierungskonzept darzustellende wirtschaftliche 
Entwicklung der Gemeinde und die Erreichung des Haushaltsausgleichs werden nur nachvollziehbar und ver-
ständlich, wenn auch die Vielfalt der gemeindlichen Aufgabenerfüllung im Einzelnen in die haushaltswirtschaftli-
che Konsolidierungsplanung einbezogen wird. Für die gemeindliche Planung über die mittelfristige Ergebnis- und 
Finanzplanung hinaus sollte ein Verzicht auch auf detaillierte produktorientierte Angaben möglich sein, ohne 
dadurch die örtliche Steuerung für die Umsetzung der Konsolidierung zu vernachlässigen. Ein solcher Verzicht 
würde die Angaben aus den örtlichen produktorientierten Teilplänen entbehrlich machen, soweit diese nach Pro-
duktgruppen oder Produkten aufgestellt werden. Auf Angaben entsprechend der örtlichen Teilpläne, die nach den 
verbindlichen Produktbereichen aufgestellt werden, kann jedoch aus sachlichen Gründen nicht verzichtet werden.  
 
 
2.3.3.2.3 Die Angaben unter Einbeziehung von Zielen 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht beinhaltet, dass auch die Nachhaltigkeit des haushaltswirtschaftlichen Han-
delns der Gemeinde, bei dem das gemeindliche Jahresergebnis als „Erfolg des Handelns“ mit den Inhalten des 
gemeindlichen Leitbildes abzuwägen bzw. in einen Ausgleich zu bringen ist, bei der Aufstellung und Umsetzung 
eines Haushaltssicherungskonzeptes oder eines Sanierungskonzeptes berücksichtigt werden muss. Bereits auf 
Grund des gesetzlichen Gebotes der Einhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit bzw. der Sicherung der steti-
gen Aufgabenerfüllung (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW) sowie des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit 
(vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW) kommt der Nachhaltigkeit der Konsolidierungsplanung für die gemeindliche 
Haushaltswirtschaft sowie bei der Festlegung der darauf auszurichtenden gemeindlichen Ziele eine hohe Bedeu-
tung zu.  
 
Im Rahmen der Festlegung der Zielerreichung bei der Umsetzung von Konsolidierungs- und Sanierungsmaß-
nahmen muss auch der Messung des Ressourceneinsatzes und des Ressourcenverbrauchs hinsichtlich dessen 
nachhaltiger zukunftsbezogener Wirkungen eine ausreichende Beachtung geschenkt werden. Die Nachhaltigkeit 
muss dabei anhand von Nachhaltigkeitszielen der Gemeinde bei denen die Art und Weise von sozialen, ökologi-
schen und ökonomischen Wirkungen zu berücksichtigen sind, aus dem haushaltsmäßigen Konsolidierungshan-
deln der Gemeinde heraus entstehen. Die Gemeinde muss zudem hinsichtlich der Nachhaltigkeit ihre Haushalts-
planung und ihre Zielsetzungen grundsätzlich und möglichst jährlich im Zeitablauf der Konsolidierungs- oder Sa-
nierungsphase überprüfen sowie ihr geplantes Verwaltungshandeln mit konkreten Inhalten füllen.  
 
Durch die Einbindung der Nachhaltigkeit in die gemeindliche Zielbestimmung kann zudem ein Gesamtzusam-
menhang mit anderen zweck- und adressatenbezogenen Festlegungen des haushaltswirtschaftlichen Handelns 
der Gemeinde hergestellt werden. Dabei sollten sowohl positive als auch negative Auswirkungen des gesamten 
haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde unter Berücksichtigung der Informationsinteressen offen gelegt 
werden. Die Möglichkeit zu einem wirtschaftlichen Gesamtbild für die Gemeinde, bezogen auf die Zielbestimmun-
gen und die Umsetzung notwendiger örtlicher Maßnahmen ist sachlich erforderlich. Sie dient der Nachvollzieh-
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barkeit und der Steuerung auf dem Wege zur Wiederherstellung des gemeindlichen Haushaltsausgleichs und der 
dauerhaften Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde.  
 
 
2.3.3.2.4  Die Angaben über Leistungskennzahlen 
 
Die Gemeinde soll für ihre Aufgabenerfüllung nicht nur produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des ein-
setzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festlegen, sondern auch 
Leistungskennzahlen zur Messung der Zielerreichung bestimmen. Sie soll zudem neben den Zielen ihre Leis-
tungskennzahlen zur Grundlage der Gestaltung der Haushaltsplanung, der örtlichen Steuerung und der Erfolgs-
kontrolle des jährlichen Haushalts machen. Mit den örtlichen Leistungskennzahlen sollen haushaltswirtschaftliche 
Sachverhalte, die quantitativ messbar sind, durch Verhältniszahlen in Kurzform dargestellt werden. Dadurch wer-
den wichtige Erkenntnisse transparent gemacht und verständlich aufgezeigt. Es werden damit jedoch keine Lö-
sungen für die örtlichen Verhältnisse geboten, sondern die Ursachenanalyse und die Entwicklung von Gegen-
maßnahmen bleiben der Gemeinde überlassen.  
 
Die Gemeinde kann dazu aber die Analyse der in ihrem Haushalt enthaltenen Leistungskennzahlen als Aus-
gangsgrundlage im Rahmen ihres Haushaltssicherungskonzeptes nutzen. Wichtig für die gemeindliche Analyse 
ist dabei, dass einzelne Leistungskennzahlen nicht isoliert betrachtet werden dürfen. Sie sind in einen Zusam-
menhang zu stellen, soweit gegenseitige Beziehungen oder Wirkungen bestehen oder entstehen können. Auch 
die Zugehörigkeit zu einem Bereich der gemeindlichen Aufgabenerfüllung, z.B. einem Produktbereich, stellt dabei 
ein sachliches Kriterium dar. Die jeweils festgelegten Leistungskennzahlen können dann mit weiteren Erkenntnis-
sen und Informationen zu einem zutreffenden Bild über den haushaltswirtschaftlichen Stand der Gemeinde bzw. 
über den Erfolg der Umsetzung von Konsolidierungs- und Sanierungsmaßnahmen, beitragen.  
 
Die Nutzung von Leistungskennzahlen in der Umsetzung der gemeindlichen Konsolidierungs- und Sanierungs-
maßnahmen erfordert auch, sich einen Überblick über deren Zwecke und inhaltliche Gestaltung sowie die einge-
setzten Wertgrößen zu verschaffen, um die dadurch verdichteten gemeindlichen Sachverhalte interpretieren zu 
können. Dazu gehören auch ausreichende Kenntnisse über die Grundlagen der Bildung und des Einsatzes von 
Leistungskennzahlen. Es bedarf deshalb vielfältiger Informationen zu den einzelnen Leistungskennzahlen, die im 
Rahmen der Konsolidierungs- und Sanierungsmaßnahmen zur Anwendung kommen sollen, z. B. über die Defini-
tion und Berechnungsformel einschließlich der verwendeten Wertgrößen. Ggf. bedarf es auch einer Interpreta-
tionshilfe, die Unterstützung für die Klärung von Fragen bieten kann, z. B. was ein hoher oder ein niedriger Kenn-
zahlenwert bedeutet, welche Wirkungen daraus entstehen und welche Schlüsse daraus bei der Beurteilung der 
Umsetzung von Konsolidierungs- und Sanierungsmaßnahmen gezogen werden können.  
 
Bei der Bewertung bedarf es jedoch nicht nur besonderer Informationen über die örtlichen Einflussfaktoren auf die 
gemeindlichen Leistungskennzahlen, sondern es muss bei diesen Kennzahlen auch berücksichtigt werden, dass 
die einzelnen Leistungskennzahlen nicht getrennt nebeneinanderstehen, sondern miteinander verwoben sind 
bzw. verwoben werden müssen. Dabei können durchaus auch gegenseitige Abhängigkeiten bestehen, sodass im 
Rahmen einer Analyse die Leistungskennzahlen nicht einzeln für sich allein betrachtet werden dürfen, sondern 
mit anderen Werten verglichen werden müssen. Für diese Analysen eignen sich z.B. Durchschnittswerte, Mini-
malwerte und Maximalwerte, aber auch systemimmanente Zielwerte.  
 
Welche örtlichen Leistungskennzahlen letztlich bei der gemeindlichen Umsetzung von Konsolidierungs- und Sa-
nierungsmaßnahmen in Betracht bzw. zum Einsatz kommen sollen, hat die Gemeinde eigenverantwortlich zu 
entscheiden. Die Inhalte der Entscheidung hängen dabei insbesondere von den festgelegten Zielsetzungen, 
bezogen auf ihre Aufgabenerfüllung und das haushaltswirtschaftliche Handeln im Zeitablauf ab. Sie sollen der 
dauerhaften Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen.  
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2.3.3.2.5  Das Verbot der Überschuldung 
 
Der Weg zu einer möglichen Überschuldung der Gemeinde wird insbesondere durch eine Verringerung der all-
gemeinen Rücklage in mehreren Haushaltsjahren beschritten und durch entsprechende Festsetzungen in der 
gemeindlichen Haushaltssatzung offen gelegt. Soweit ein solcher Weg im gemeindlichen Haushaltssicherungs-
konzept aufgezeigt wird, müssen die Gemeinde und die Aufsichtsbehörde dafür Sorge tragen, dass durch sach-
gerechte Gegenmaßnahmen die Überschuldung nicht eintritt. Im Rahmen der Aufstellung und Genehmigung 
eines Haushaltssicherungskonzeptes kann ein geplanter vollständiger Verzehr der allgemeinen Rücklage nicht in 
Betracht kommen, selbst dann nicht, wenn das Ziel, den Haushaltsausgleich wieder herzustellen, erreicht wird.  
 
Die Wiedererreichung einer geordneten Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ihrer künftigen dauernden Leis-
tungsfähigkeit ist so gewichtig und bedeutend, dass im Rahmen der gemeindlichen Haushaltskonsolidierung von 
der Gemeinde kein Eintritt einer Überschuldung eingeplant werden darf. Es dürfte vielmehr notwendig sein, in 
einem unter Beachtung der gesetzlich bestimmten Ziele und Zwecke aufzustellenden Haushaltssicherungskon-
zept zu berücksichtigen, dass die Gegenmaßnahmen der Gemeinde zum möglichen Eigenkapitalverzehr auch 
gesonderte Elemente enthalten müssen, die für einen Eigenkapitalaufbau geeignet sind. 
 
 
2.4 Zu Satz 4 (Abweichen vom Konsolidierungszeitraum): 
 
2.4.1 Die Zwecke der Vorschrift 
 
Die Vorschrift ermöglicht es im besonderen Einzelfall der Gemeinde, auf der Grundlage eines individuellen Sanie-
rungskonzeptes von dem zehnjährigen Konsolidierungszeitraum abzuweichen. Dieser Sachverhalt bedarf der 
Genehmigung der Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde. Diese gesetzliche Vorgabe gilt auch für Sanierungs-
konzepte von kreisangehörigen Gemeinden, bei denen der Landrat des Kreises die zuständige Aufsichtsbehörde 
ist. Eine Gemeinde hat ihr Sanierungskonzept im Rahmen der Anzeige der gemeindlichen Haushaltssatzung 
nach § 80 GO NRW dem Landrat vorzulegen, der unter Abgabe eines Votums die Genehmigung bei der Bezirks-
regierung einholt und das Verfahren durch eine entsprechende Verfügung an die Gemeinde abschließt.  
 
In einem solchen gravierenden Einzelfall sind besondere sachgerechte haushaltswirtschaftliche Maßnahmen und 
Schritte durch die Gemeinde notwendig, damit die Gemeinde in absehbarer Zeit den gesetzlichen Haushaltsaus-
gleich wieder erreicht. Stärker als beim zehnjährigen Konsolidierungszeitraum ist es daher vonseiten der Ge-
meinde und der Bezirksregierung erforderlich, in dem Sanierungskonzept nicht nur das Endziel im Blickwinkel zu 
haben, sondern durch mehrere Zwischenziele die vorgesehene Sanierung durchführbar und messbar zu machen.  
 
Die Sanierung dürfte in solchen Fällen grundsätzlich nur schrittweise durchzuführen sein, sodass mit der Umset-
zung von Maßnahmen eine regelmäßige bzw. ständige Überprüfung der Machbarkeit und Dauerhaftigkeit einher-
gehen muss. Eine solche abgestimmte Verfahrensweise erleichtert bedarfsgerechte Anpassung und Weiterent-
wicklung des von der Gemeinde umzusetzenden Sanierungskonzeptes. Die Klärung der Frage, in welchem Um-
fang der ansonsten gesetzlich bestimmte zehnjährige Konsolidierungszeitraum bei einem individuellen Sanie-
rungskonzept in zulässiger und vertretbarer Weise überschritten werden kann, bedarf noch weiterer Erörterungen 
und Abstimmungen. Es sollen dazu möglichst zeitnah praktikable Antworten gefunden werden. 
 
 
2.4.2 Das Sanierungskonzept 
 
2.4.2.1 Die grundsätzliche Zielsetzung 
 
In besonderen örtlichen Einzelfällen wird das übliche Haushaltssicherungskonzept als nicht mehr ausreichend 
angesehen, wenn die Gemeinde den Haushaltsausgleich in einem bestimmten Zeitkorridor nicht wieder erreichen 
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kann. Gesetzlich wird dann die Aufstellung eines Sanierungskonzeptes unter Beteiligung der Bezirksregierung 
verlangt. Dadurch soll gesichert werden, dass geeignete Mechanismen und Strategien sowie besondere sachge-
rechte Maßnahmen und Schritte örtlich festlegen, die als haushaltswirtschaftliche Gegenmaßnahmen den Weg 
der Gemeinde sichern sollen, um in absehbarer Zeit den jährlichen Haushaltsausgleich wieder zu erreichen und 
die stetige Aufgabenerfüllung dauerhaft zu sichern. Die besonderen Ziel- und Zwecksetzungen der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft sowie ihrer Sanierung müssen daher über einem längeren Zeitraum im Blickfeld der Gemein-
de und ihrer Aufsichtsbehörde stehen. 
 
Durch das umfassende Sanierungskonzept soll dabei ein zukunftsorientierter örtlicher Leitfaden als Gesamtkon-
zept der Gemeinde bestehen, dabei die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die Sicherung der stetigen 
Aufgabenerfüllung der Gemeinde und die Steuerung ihres Haushalts neu ausgefüllt bzw. aufgebaut werden. 
Dieses örtliche Konzept muss deshalb ein erweitertes Planungssystem als der Haushaltsplan enthalten, denn es 
soll als Handlungsrichtschnur dienen und muss die konkreten und akuten Schritte aufzeigen, die sofort und in der 
weiteren Zukunft von der Gemeinde zu gehen sind.  
 
Besondere Eckpunkte sowie die Chancen und Risiken für die Gemeinde sind dabei besonders herauszustellen. 
Das Sanierungskonzept verkörpert dadurch nicht nur eine Leitlinie für das Handeln der Gemeinde und für die 
Verhandlungen mit Dritten. Die Klärung der Frage, ob und ggf. welche Schlussfolgerungen bei der örtlichen Um-
setzung der Stufen eines Sanierungskonzeptes durch die Gemeinde zu ziehen sind und ob und welche Formen 
des aufsichtsrechtlichen begleitenden Handelns in den einzelnen Schritten angezeigt sind, bedarf der Abstim-
mung unter den Beteiligten. 
 
 
2.4.2.2 Die Stufen eines Sanierungskonzepts 
 
Das örtliche Gesamtkonzept zur Krisenbewältigung sollte unter Beteiligung der Betroffenen erarbeitet werden. 
Dadurch kann eine Struktur entstehen, die den gesamten Ablauf der  Bewältigung der wirtschaftlichen Krise der 
Gemeinde tragfähig und die notwendigen Handlungen der Gemeinde nachvollziehbar macht. Das Sanierungs-
konzept sollte dabei von der Gemeinde allgemein zur Einsichtnahme verfügbar gehalten werden. Es sollte darin 
ein Soll-/Ist-Vergleich enthalten sein, damit transparent gemacht wird, inwieweit geplante Sanierungsschritte von 
der Gemeinde umgesetzt worden sind. Die Gemeinde kann dabei die Veröffentlichung in einen Zusammenhang 
mit ihrer Haushaltssatzung und dem Jahresabschluss stellen.  
 
Die Stufen eines gemeindlichen Sanierungskonzeptes als Gesamtkonzept der Gemeinde zur Wiedererreichung 
des Haushaltsausgleichs und der stetigen Aufgabenerfüllung müssen im Einzelnen örtlich bestimmt und ausge-
füllt werden. Jeder Stufe kommt dabei eine eigene Bedeutung zu. Die Stufen einen gemeindlichen Sanierungs-
konzepts können z. B. Folgende sein (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Stufen eines Sanierungskonzepts 

 
 

GESAMTKONZEPT ZUR KRISENBEWÄLTIGUNG 

Stufe 1 

  
Sensibilisierung/Krisenerkenntnis  
(Befangenheit der Betroffenen) 
 

Bedrohung erkennen 
und ernst nehmen 

Stufe 2 

 
Krisenursachen identifizieren 
(Sanierungswürdigkeit und Sanierungsfähigkeit feststel-
len) 
 

Sich schlüssig auf we-
sentliche Kernfragen 
konzentrieren 

Stufe 3 

 
Sanierungskonzept - Leitlinie für eine Sanierung 
(Ursachen - Analyse - Lage - Ziele) 
 

Perspektive und Vision 
der Sanierung vermitteln 
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Die Stufen eines Sanierungskonzepts 

 
 

GESAMTKONZEPT ZUR KRISENBEWÄLTIGUNG 

Stufe 4 

 
Implementierung des Sanierungskonzepts 
(leistungs- und finanzwirtschaftliche, organisatorische 
Maßnahmen) 
 

Zustimmung und Motiva-
tion der Beteiligten 
auslösen 

Stufe 5 

 
Sanierungscontrolling 
(Identifizierung des Sanierungserfolges, Kennzahlen, 
Planungsrechnungen und Planbilanz)  
 

Erfolgreiche Umsetzung 
messen, Chancen und 
Risiken neu einschätzen 

Abbildung 47 „Die Stufen eines Sanierungskonzepts“ 
 
Der Zusammenhang zwischen den einzelnen Stufen des Sanierungskonzepts muss örtlich eigenverantwortlich 
von der Gemeinde hergestellt werden. Aufgrund der großen Bedeutung der haushaltswirtschaftlichen Krisensitua-
tion müssen dabei nicht nur der Rat und die Verwaltung an der Beseitigung der Sanierung arbeiten, sondern alle 
Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, z. B. die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, müssen 
mitwirken und ggf. einen eigenen Beitrag leisten.  
 
 
2.5 Zu Satz 5 (Nebenbestimmungen zur Genehmigung): 
 
2.5.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Im Rahmen der Anzeige der gemeindlichen Haushaltssatzung hat die Aufsichtsbehörde das ihr von der Gemein-
de vorgelegte Haushaltssicherungskonzept zu genehmigen. Sie kann ihre Genehmigung mit zielorientierten und 
zweckbezogenen Nebenbestimmungen versehen, die dann als verfahrensrechtliche Bedingungen und Auflagen 
erlassen werden. Diese zusätzlichen Vorgaben müssen z.B. dem Ziel der Wiedererreichung des jährlichen Haus-
haltsausgleichs durch die Gemeinde dienen. Der Soll-Ausgleich für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Pla-
nungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung soll wegen der zukunftsbezogenen Wirkungen und 
ihrer Einbeziehung in den gemeindlichen Haushaltsplan in das Genehmigungsverfahren einbezogen werden. 
Lassen sich aus den im Haushaltsplan der Gemeinde enthaltenen Planungsdaten für die dem Haushaltsjahr 
folgenden Jahre keine ausreichenden Veränderungen zur Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs erkennen, 
kann die Aufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes durch gesonderte 
Nebenbestimmungen ggf. weitere wirksame Konsolidierungsmaßnahmen von der Gemeinde verlangen.  
 
Die zur Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes möglichen Bedingungen und die zu erteilenden Auf-
lagen sowie deren Ausgestaltung müssen sich immer an der Zielbestimmung der Wiederherstellung des jährli-
chen Haushaltsausgleichs und den dazu erforderlichen sachgerechten Konsolidierungsmaßnahmen messen 
lassen. Sie müssen zudem geeignet sein, dass die Gemeinde dadurch die gesetzten Ziele auch erreichen kann. 
Insgesamt gesehen muss es daher bei der Verpflichtung der Gemeinde zur Aufstellung und Umsetzung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes eine stärkere Verflechtung der haushaltswirtschaftlichen Planung mit der Siche-
rung der stetigen Aufgabenerfüllung im Rahmen der Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans geben. Es 
muss aber auch ein sinnvolles Zusammenwirken zwischen der Gemeinde und ihrer Aufsichtsbehörde geben. 
 
 
2.5.2 Die Formen der Nebenbestimmungen 
 
Die Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rücklage durch die Aufsichtsbehörde stellt eine Regelung 
für die Gemeinde dar, die nach dieser Vorschrift mit bestimmten zusätzlichen Bestimmungen (Nebenbestimmun-
gen nach § 36 Absatz 1 VwVfG) versehen werden darf. Die verschiedenen Arten von Nebenbestimmungen ha-
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ben den verwaltungsrechtlichen Zweck, mögliche rechtliche oder tatsächliche Hindernisse, die einer uneinge-
schränkten Erteilung einer Genehmigung entgegenstehen, zu beseitigen. Für die Aufsichtsbehörde der Gemeinde 
besteht damit die Möglichkeit, die Genehmigung für die von der Gemeinde vorgesehene Verringerung der allge-
meinen Rücklage nicht generell abzulehnen, sondern bei möglichen Bedenken mit ausgewählten Vorbehalten zu 
arbeiten. An diese rechtliche Lage knüpft die haushaltsrechtliche Vorschrift an, in dem sie ausdrücklich regelt, 
dass die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes gegenüber der Gemeinde unter Bedingungen und 
mit Auflagen erteilt werden kann.  
 
Als eine mögliche Art einer Nebenbestimmung zur Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rücklage ist 
nach der Vorschrift die Bedingung zulässig. Durch eine solche Nebenbestimmung wird eine bestimmte Rechtsfol-
ge von dem Eintritt eines unsicheren zukünftigen Ereignisses bei der Gemeinde abhängig gemacht (vgl. § 158 
BGB). Sie findet i.d.R. bei der Erteilung von Genehmigungen in Form der aufschiebenden sowie der auflösenden 
Bedingung Anwendung, ohne jedoch zeitlich eindeutig festgelegt zu sein und einen eigenen Regelungsinhalt zu 
haben. Die Auflage stellt eine weitere zulässige Möglichkeit einer Nebenbestimmung zur Genehmigung zur Ver-
ringerung der allgemeinen Rücklage durch die Aufsichtsbehörde dar. Durch eine solche Nebenbestimmung wird 
eine zusätzliche Regelung zu einem bestimmten Tun, Dulden oder Unterlassen durch die Gemeinde getroffen. 
Diese Nebenbestimmung hängt in ihrem Bestand von der Wirksamkeit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung 
als solche ab, auch wenn die Auflage selbstständig anfechtbar ist.  
  
 
2.5.3 Die Inhalte von Nebenbestimmungen 
 
2.5.3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die haushaltsrechtliche Vorschrift lässt bestimmte Formen von Nebenbestimmungen zur Genehmigung des ge-
meindlichen Haushaltssicherungskonzeptes zu, bestimmt aber nicht deren Inhalt näher. Die Aufsichtsbehörde 
muss daher im Rahmen ihrer Beurteilung und der Ausübung ihres Ermessens anhand des konkreten Einzelfalls 
und in eigener Verantwortung die zulässigen Nebenbestimmungen inhaltlich sachgerecht festlegen. Sie soll dabei 
berücksichtigen, dass die Haushaltskonsolidierung für die Gemeinde einen dynamischen Prozess darstellt, der 
bis zum gesetzten Ziel der Konsolidierung nicht in einem Schritt bzw. in einem Haushaltsjahr zu bewältigen ist.  
 
 
2.5.3.2 Die Festlegung von Zwischenzielen 
 
Entsprechend den umsetzbaren Möglichkeiten können z.B. zeitlich bestimmte Zwischenziele zum Inhalt von Ne-
benbestimmungen gemacht werden, denn die Gemeinde soll möglichst schnell, jedoch auch machbar und nach-
haltig ihre dauernde Leistungsfähigkeit verbessern. Diese Entwicklung sowie die Zielerreichung müssen messbar 
sein und in bestimmten Zeitabständen auch gemessen werden, z.B. stichtagsbezogen im Rahmen des gemeind-
lichen Jahresabschlusses.  
 
 
2.5.3.3 Die Aufstellungsfrist des Jahresabschlusses 
 
Bei Gemeinden mit einem Haushaltssicherungskonzept gilt es zum Ende eines jeden Haushaltsjahres, schnellst-
möglich sachgerechte Konsequenzen aus der ausgeführten Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjah-
res für die Zukunft zu ziehen. Deshalb müssen ggf. die für das neue Haushaltsjahr geplanten bzw. eingeleiteten 
Maßnahmen angepasst bzw. in anderer Art und Weise oder Zeit umgesetzt werden. Wegen solcher besonderer 
Gegebenheiten kann es auch notwendig sein, eine kürzere Frist als gesetzlich vorgegeben (31. März des dem 
Haushaltsjahr folgenden Jahres) für die Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses als Nebenbestimmung 
der Genehmigung des örtlichen Haushaltssicherungskonzeptes festzusetzen. In solchen Fällen kann es ggf. für 
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die Gemeinde auch sachlich sinnvoll sein, im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses grundsätzlich auf 
die Anwendung des Wertaufhellungsprinzips zu verzichten. 
 
 
2.5.3.4 Die Einrichtung eines Kontroll- und Informationssytems 
 
Ein weiterer wichtiger Inhalt von Nebenbestimmungen könnte die Einrichtung eines Kontroll- und Informations-
sytems sein, mit dessen Hilfe die Umsetzung der einzelnen vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen zu über-
wachen wäre, sodass bei einer Gefährdung zeitnah sachlich sinnvolle Gegenmaßnahmen von der Gemeinde 
einzuleiten sind. Eine Überwachungspflicht in diesem Sinne obliegt dabei auch der Aufsichtsbehörde. Durch 
Nebenbestimmungen sollten daher Berichtspflichten der Gemeinde gegenüber ihrer Aufsichtsbehörde oder be-
stimmten Dritten terminlich festgelegt werden. Diese Sachlage bedingt, auch eine realitätsnahe Zielsetzung mit 
messbaren Teilzielen zum Inhalt von Nebenbestimmungen zu machen. 
 
Die inhaltliche Ausgestaltung der Nebenbestimmungen durch die Aufsichtsbehörde muss sich deshalb sowohl an 
den von der Gemeinde vorgesehenen und im Haushaltssicherungskonzept aufgezeigten Konsolidierungsmaß-
nahmen als auch den voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeiten der Gemeinde sowie dem 
Kontrollbedarf der Aufsichtsbehörde orientieren. Sie muss ggf. auch auf Folgen von Pflichtverstößen der Ge-
meinde ausgerichtet sein.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 77 
Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 

 
(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 
(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel 
1.  soweit vertretbar und geboten aus speziellen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen, 
2.  im Übrigen aus Steuern 
zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen. 
 
(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaft-
lich unzweckmäßig wäre. 
 
 
Erläuterungen zu § 77: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Pflicht zur Finanzmittelbeschaffung 
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft stellt eine unverzichtbare Grundlage für die örtliche Ausübung der ge-
meindlichen Selbstverwaltung dar, die von der Gemeinde in eigener Verantwortung im Rahmen der Gesetze und 
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten auszugestalten ist. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung 
umfasst dabei auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung. Zu dieser Eigenverantwortung gehört 
die Budgethoheit sowie eine der Gemeinde mit Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle 
(vgl. Art. 28 Absatz 2 GG). Die Gemeinde hat dabei zu berücksichtigen, dass sie ihr bei der Finanzmittelbeschaf-
fung jedoch nicht die Unabhängigkeit zusteht, wie dem Bund und den Ländern. Sie hat zudem in Verantwortung 
für die zukünftigen Generationen zu handeln (vgl. § 1 Satz 3 GO NRW) sowie auf die Leistungsfähigkeit der Ab-
gabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.  
 
Die Gemeinde ist gefordert, sich geeignete Quellen für ihre Finanzmittel zu erschließen, denn diese sind sehr 
vielfältig und ergeben sich regelmäßig aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Vorgängen bzw. Ge-
schäftsvorfällen der Gemeinde. Sie hat dabei zu berücksichtigen, dass diejenigen, die Leistungen der Gemeinde 
in Anspruch nehmen oder eine gemeindliche Einrichtung nutzen, die entstehenden Kosten in vertretbaren und 
gebotenen Umfang tragen sollen. Zudem sind die Einwohner der Gemeinde verpflichtet, die Lasten zu tragen, die 
sich aus ihrer Zugehörigkeit zur Gemeinde ergeben (vgl. § 8 Absatz 2 GO NRW). Die Grundbesitzer und Gewer-
betreibenden, die nicht in der Gemeinde wohnen, sind verpflichtet, für ihren Grundbesitz oder Gewerbebetrieb im 
Gemeindegebiet auch einen Teil der Gemeindelasten zu tragen (vgl. § 8 Absatz 3 GO NRW). 
 
Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam im Rahmen ihrer Selbstverwal-
tung zu führen. Die Haushaltswirtschaft muss dabei im Haushaltsjahr so ausgeführt werden, dass die stetige 
Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gesichert ist (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 1 und 2 GO NRW). Die Gemeinde ist 
daher gefordert, für die jährliche Haushaltsplanung, die Ausführung der Haushaltswirtschaft und den Jahresab-
schluss die sachlich und fachlich sowie organisatorisch erforderlichen Maßnahmen zu treffen, zu denen auch die 
Finanzmittelbeschaffung in ihren vielfältigen Möglichkeiten gehört.  
 
Die Gemeinde hat zudem ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund 
bleiben. Sie hat auch auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen (vgl. § 
10 GO NRW). Durch diese Vorgaben wird auch die gemeindliche Finanzmittelbeschaffung berührt, denn diese 
Gebote können ggf. dazu führen, dass die Gemeinde auf kostendeckende Entgelte verzichtet. Aber auch nicht 
zahlungswirksame Vorteile für Dritte können die gemeindliche Finanzmittelbeschaffung beeinträchtigen, z. B. im 
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Rahmen der Nutzung von gemeindlichen Einrichtungen. Es kann daher im Rahmen der Haushaltsplanung der 
Gemeinde geboten sein, in ihrem Vorbericht zum gemeindlichen Haushaltsplan darzustellen, in welchem Umfang 
auf die Erhebung spezieller Entgelte oder auf eine verursachungsgerechte Erfassung von Aufwendungen verzich-
tet werden soll, z. B. im öffentlichen Interesse oder aus sozialen Gründen. 
 
In die Betrachtung des Gebotes, dass die Gemeinde sich die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanz-
mittel zu beschaffen hat, müssen auch die gemeindlichen Haushaltsgrundsätze einbezogen werden. Die Ge-
meinde muss im Rahmen ihrer Finanzmittelbeschaffung prüfen, ob die Beschaffung auf wirtschaftliche Art erfolgt 
und z. B. bei Zuwendungen nicht allein auf den erzielbaren Zuwendungsbetrag abstellen, sondern das gesamte 
Verfahren einschließlich der eigenen Kosten in die Beurteilung einbeziehen.  
 
Die Gemeinde muss zudem auch prüfen, ob und in welchem Umfang die Einziehung ihrer Ansprüche im Rahmen 
des Mahnwesens und der Vollstreckung ausreichend betrieben wird. Dabei ist auch zu betrachten, ob und in 
welchem Umfang die Gemeinde die Einziehung ihrer Ansprüche durch Stundungen hinausschiebt oder durch 
Niederschlagung und Erlass auch auf die Durchsetzung ihrer Ansprüche verzichtet (vgl. § 23 Absatz 3 und 4 und 
§ 26 GemHVO NRW). Dabei kommt es nicht darauf an, ob die gemeindlichen Ansprüche aus pflichtigen oder 
freiwilligen Leistungen der Gemeinde entstanden sind. Im Grundsatz darf es nicht auf einen generellen Verzicht 
der Ansprüche hinauslaufen.  
 
Die gemeindliche Finanzmittelbeschaffung steht aber auch mit dem Grundsatz in Verbindung, dass die Gemeinde 
ihre Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen hat (vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW). 
Dazu gehört die Verpflichtung der Gemeinde, eine angemessene Liquiditätsplanung vorzunehmen (vgl. § 89 
Absatz 1 GO NRW). Die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde, die mit den Vorgaben erreicht wer-
den soll, kann nur gewährleistet werden, wenn die Aufnahme von Krediten für Investitionen (vgl. § 86 GO NRW) 
sowie von Krediten zur Liquiditätssicherung (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW) mit betrachtet wird. Die Gemeinde hat 
zudem die einschlägigen Haushaltsgrundsätze zu beachten. Zu den gemeindlichen Haushaltsgrundsätzen gehö-
ren auch die sachgerechten Finanzierungsstrategien. Sie sollen so gestaltet werden, dass diese geeignete Er-
gänzungs- und Optimierungsinstrumente für die gemeindliche Finanzmittelbeschaffung darstellen.  
 
 
2. Die Rangfolge der Finanzmittelbeschaffung 
 
Die Vorschrift enthält für die Gemeinde die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung und legt eine bestimmte 
Rangfolge für die gemeindlichen Finanzmittelarten fest. Damit findet unter Berücksichtigung der Sicherung der 
stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde das Bedarfsdeckungsprinzip i.V.m. dem Nachhaltigkeitsprinzip Anwen-
dung. Die Finanzmittelbeschaffung richtet sich deshalb i.d.R. nach dem örtlichen Bedarf zur Deckung der Auf-
wendungen und der investiven Auszahlungen. Sie hat dabei aber auch, die Rangfolge der gemeindlichen Fi-
nanzmittelbeschaffung nach dieser Vorschrift zu beachten. Das nachfolgende Schema zeigt die für die Gemeinde 
geltende Rangfolge näher auf (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Rangfolge der Finanzmittelbeschaffung 

 
 

RANG 
 

FINANZMITTELART 
 

BEISPIELE 

1. Sonstige Finanzmittel 

 
Die „Sonstigen Finanzmittel“ stellen vorrangig zu be-
schaffende Finanzmittel für die Gemeinde dar, z.B. 
Zuweisungen, Zuschüsse, Mieten, Pachten, Bußgelder, 
Verkaufserlöse, Zinsen (vgl. § 77 Absatz 2 GO NRW). 
 

 
2. Spezielle Entgelte  

      
Die „Speziellen Entgelte“ soll die Gemeinde für die von 
ihr erbrachten Leistungen erheben, z.B. Gebühren, 
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Die Rangfolge der Finanzmittelbeschaffung 

 
 

RANG 
 

FINANZMITTELART 
 

BEISPIELE 
Beiträge, Eintrittsgelder (vgl. § 77 Absatz 2 Nummer 1 
GO NRW). 
 

 
3. Steuern  

    
Die „Steuern“ stellen nachrangige Finanzmittel für die 
Gemeinde in dieser Rangfolge dar, z.B. Grundsteuern, 
Gewerbesteuer, sonstige örtliche Steuern (vgl. § 77 
Absatz 2 Nummer 2 GO NRW).  
 

4. Kredite  

    
Die „Kredite“ stellen gemeindliche Finanzmittel unter 
dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit dar (vgl. § 77 
Absatz 3 GO NRW). Eine Kreditaufnahme ist nur für 
gemeindliche Investitionen zulässig (vgl. § 86 Absatz 1 
GO NRW). 
 

Abbildung 53 „Die Rangfolge der Finanzmittelbeschaffung“ 
 
Die haushaltsmäßige Produktorientierung bringt dabei eine neue Sichtweise in das Verwaltungshandeln der Ge-
meinde. Mithilfe der gemeindlichen Produkte kann die Finanzmittelbeschaffung näher betrachtet und beurteilt 
werden, denn die Gemeinde soll ihre Finanzmittelquellen angemessen nutzen. Die gemeindliche Finanzmittelbe-
schaffung spiegelt sich zudem auch in der Bilanz der Gemeinde durch die gesonderten Posten für die anzuset-
zenden gemeindlichen Forderungen (bestehende Ansprüche) wieder. Damit wird zum jeweiligen Abschlussstich-
tag transparent gemacht werden, in welchem Umfang und bei welchen Finanzmittelarten die Gemeinde die ihr 
zustehenden Finanzmittel noch nicht erhalten hat (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 2.2 GemHVO NRW).  
 
 
3. Der Gemeindefinanzausgleich 
 
Die Gemeinden tragen die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben und müssen grundsätzlich 
eigenverantwortlich ihre ausreichende Ausstattung mit Finanzmitteln für das jeweilige Haushaltsjahr sicherzustel-
len. Die Möglichkeiten dazu sind jedoch sowohl der Art nach als auch der Höhe nach begrenzt. Das Land ist 
deshalb verpflichtet, für eine ausreichende Finanzausstattung des Aufgabenträgers „Gemeinde“ zu sorgen und 
hat im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich durchzuführen 
(vgl. Art. 106 Absatz 7 GG und Art. 79 LV NRW). Dieser Finanzausgleich wird im Rahmen des jährlichen Ge-
meindefinanzierungsgesetzes (GFG) bestimmt und ausgeführt (vgl. GFG 2011).  
 
Das Land legt dabei sowohl die Höhe als auch die Struktur der Zuweisungen an die Gemeinden fest. In diesem 
Verteilungssystem erhalten die Gemeinden im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer 
eigenen Erträge allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Sie erhalten 
auch einen Anteil am Steueraufkommen des Landes (Steuerverbund), z.B. im GFG 2011 gemäß den Regelungen 
in den §§ 2 bis 19. Die Gemeinden erhalten aber auch noch besondere Zuweisungen nach dem GFG, z.B. nach 
den Bestimmungen der §§ 20 und 21 GFG 2011.  
 
Bei der Verteilung der Finanzmittel werden z.B. Zuwendungen, die den Gemeinden aufgrund besonderer Vor-
schriften gewährt werden, nicht berücksichtigt. Die Gemeinden können deshalb allgemeine Zuweisungen erhal-
ten, z.B. Schlüsselzuweisungen für ihre laufende Verwaltungstätigkeit, sowie zweckgebundene Zuweisungen, 
z.B. Investitionspauschalen für ihre Investitionstätigkeit. Mit diesem Finanzausgleich soll sichergestellt werden, 
dass die Gemeinden als Aufgabenträger über eine ausreichende Finanzausstattung verfügen. Die Zuweisungen 
nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz stellen dabei für die Gemeinden sonstige Finanzmittel dar, die diese im 
Rahmen ihrer Finanzmittelbeschaffung entsprechend zu berücksichtigen haben.  
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II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Abgabenerhebung): 
 
1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Im Rahmen des gemeindlichen Abgabenrechts wird daher die allgemeine Abgabenpflicht von Dritten gegenüber 
der Gemeinde sowie die Art und Höhe der Abgabe unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
der Abgabepflichtigen bestimmt. Die Abgaben stellen von der Gemeinde als Hoheitsträger einem Dritten auferleg-
ten Geldleistungen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben dar. Die Gemeinde ist nach Maßgabe des KAG 
NRW berechtigt, von den Einwohnern und Abgabepflichtigen Abgaben in Form von Steuern, Gebühren und Bei-
trägen zu erheben, soweit nicht Bundes- oder Landesgesetze etwas anderes bestimmen (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 1 
KAG NRW). Sonstige öffentlich-rechtliche Geldleistungen sowie steuerliche Nebenleistungen (Zinsen und Ver-
säumniszuschläge) zählen dabei nicht zu den Abgaben nach den genannten Vorschriften.  
 
Die Erhebung von Abgaben durch die Gemeinde ist jedoch nicht Regelungsgegenstand des gemeindlichen 
Haushaltsrechts, sondern des gesonderten gemeindlichen Abgabenrechts nach den Vorschriften des KAG NRW. 
Gleichwohl muss ein Zusammenhang zum gemeindlichen Haushaltsrecht hergestellt werden, denn die Gemeinde 
hat die von den Einwohnern und Abgabepflichtigen zu erhebenden Abgaben in ihrem Haushaltsplan als Erträge 
und Einzahlungen zu veranschlagen (vgl. § 11 GemHVO NRW). Die haushaltsrechtliche Vorschrift zu den Abga-
ben gegenüber der Gemeinde ist daher eine Regelung zur Einordnung der Erhebung von Abgaben in die ge-
meindliche Haushaltswirtschaft. 
 
 
1.2 Die Arten der gemeindlichen Abgaben  
 
1.2.1 Die Abgabenart „Steuern“ 
 
Die Gemeinde kann Steuern erheben (vgl. § 3 KAG NRW). Sie soll Steuern nur erheben, soweit die Deckung 
ihrer Aufwendungen nicht durch andere Erträge, insbesondere durch Gebühren und Beiträge, in Betracht kommt. 
Sie muss für ihre Steuererhebung eine Steuersatzung erlassen und kann darin festgelegen, dass der Steuer-
pflichtige ggf. Vorauszahlungen auf die Steuer zu entrichten hat, die er für den laufenden Veranlagungszeitraum 
voraussichtlich schulden wird. Die abgabenrechtliche Regelung steht dadurch mit der haushaltswirtschaftlich 
bestimmten Rangfolge bei der Finanzmittelbeschaffung der Gemeinde in Einklang. 
 
Unter dem Begriff „Steuern“ werden dabei haushaltswirtschaftlich die Geldleistungen verstanden, die nicht eine 
Gegenleistung für eine besondere Leistung der Gemeinde darstellen und zur Erzielung von gemeindlichen Erträ-
gen all denjenigen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand, an den das betreffende Steuergesetz die Leis-
tungspflicht des Dritten knüpft, vorliegt (vgl. § 3 Absatz 1 AO). Eine gemeindliche Abgabe ist dann eine Steuer, 
wenn die sich aus der genannten Vorschrift ergebenden Tatbestandsmerkmale bei einem Dritten im Verhältnis 
zur Gemeinde vorliegen.  
 
 
1.2.2 Die Abgabenart „Gebühren“ 
 
Die Gemeinden können Gebühren erheben (vgl. § 4 KAG NRW). Der Begriff „Gebühren“ lässt sich dabei dadurch 
inhaltlich abgrenzen, in dem darunter öffentlich-rechtliche Geldleistungen verstanden werden, die einem Dritten 
von der Gemeinde auferlegt werden, weil dieser öffentliche Leistungen der Gemeinde in Anspruch genommen hat 
und die Erhebung auf öffentlich-rechtlichen Vorschriften oder auf Grund einer hoheitlichen Maßnahme vorge-
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nommen wird. Dabei kann dann zwischen Verwaltungsgebühren (vgl. § 5 KAG NRW) und Benutzungsgebühren 
(vgl. § 6 KAG NRW) für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen unterschieden werden.  
 
Die Verwaltungsgebühren werden z.B. für eine Amtshandlung erhoben, wenn die Leistung der Verwaltung von 
dem Beteiligten beantragt worden ist oder wenn sie ihn unmittelbar begünstigt (vgl. § 5 KAG NRW). Die Benut-
zungsgebühren werden als Gegenleistung für die Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung (Benutzung) 
erhoben, sofern kein privatrechtliches Entgelt gefordert wird (vgl. § 6 KAG NRW). Die Gebührenerhebung erfolgt 
mit dem Zweck, diejenigen Personen, die öffentliche Leistungen der Gemeinde in Anspruch nehmen, vor den 
übrigen Einwohnern zu den Kosten heranzuziehen. 
 
 
1.2.3 Die Abgabenart „Beiträge“ 
 
Die Gemeinden können Beiträge erheben (vgl. § 8 KAG NRW). In jedem Fall bedarf es aber zur Beitragserhe-
bung einer gemeindlichen Satzung. Aus der Vorgabe der Vorschrift, dass die zur Erfüllung der gemeindlichen 
Aufgaben erforderlichen Finanzmittel soweit vertretbar und geboten aus speziellen Entgelten für die von der Ge-
meinde erbrachten Leistungen zu beschaffen sind, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen, kann im 
Einzelfall eine Pflicht der Gemeinde zum Erlass einer Beitragssatzung und damit zur Erhebung von speziellen 
Entgelten entstehen.  
 
Unter dem Begriff „Beiträge“ werden dabei die Geldleistungen verstanden, die dem Ersatz des Aufwandes für die 
Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen, bei Straßen, Wegen und Plät-
zen auch für deren Verbesserung, jedoch ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung, dienen. Sie wer-
den von den Abgabepflichtigen als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Die Erhebung von Beiträ-
gen erfolgt daher mit dem Zweck, diejenigen Personen, denen sich durch die gemeindlichen Investitionen wirt-
schaftliche Vorteile ergeben, vor den übrigen Einwohnern zu den Kosten heranzuziehen.  
 
Die Beitragspflicht entsteht regelmäßig mit der endgültigen Herstellung der Einrichtung oder Anlage, ggf. auch mit 
der Beendigung einer Teilmaßnahme oder mit der endgültigen Herstellung des Abschnitts, z. B. bei Straßen, 
wenn dieser selbstständig in Anspruch genommen werden kann. Die Beitragspflicht entsteht z. B. bei der Erhe-
bung von Anschlussbeiträgen, sobald das Grundstück an die Einrichtung oder Anlage der Gemeinde angeschlos-
sen werden kann. Von der Gemeinde können aber auch Beiträge für Teile einer Einrichtung oder Anlage erhoben 
werden (Kostenspaltung).  
 
 
1.2.4 Die Sonderabgaben 
 
Als gemeindliche Abgabeart bestehen neben den Steuern, Beiträgen und Gebühren weitere Sonderabgaben, z. 
B. die Abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz oder die Lastenausgleichsabgabe. Solche Abgaben sind 
grundsätzlich nur für einen eng begrenzten Bereich zulässig und erfordern besondere Voraussetzungen. Weil 
derartige Sonderabgaben nur einem bestimmten Zweck dienen, muss eine unmittelbare Verbindung zwischen der 
Erhebung der Abgabe und ihrer Verwendung bestehen. 
  
 
1.3 Besondere gesetzliche Vorschriften 
 
Zur Erhebung von Abgaben durch die Gemeinde besteht eine Vielzahl von bundesgesetzlichen Bestimmungen, 
z.B. das Grundsteuergesetz (GrStG), das Gewerbesteuergesetz (GewStG) und die Abgabenordnung (AO) als 
Steuergesetze. Es sind aber auch landesrechtliche Vorschriften erlassen worden, z.B. das Kommunalabgaben-
gesetz, das zur Abgabenerhebung durch die Gemeinde nähere Bestimmungen enthält. Außerdem besteht das 
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Gebot für die Gemeinde, im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft Rücksicht auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
der Abgabepflichtigen zu nehmen (vgl. § 10 Satz 2 GO NRW).  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Beschaffung der gemeindlichen Finanzmittel): 
 
2.01 Die Rangfolge der gemeindlichen Finanzmittel 
 
Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinde, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel soweit ver-
tretbar und geboten aus speziellen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen und im Übrigen aus Steuern 
zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen. Sie regelt dabei auch die Rangfolge der Quel-
len der gemeindlichen Finanzmittel. Den Ausgangspunkt für die Untersuchung der Gemeinde, welche Finanzmit-
tel und in welcher Höhe diese zu beschaffen sind, bildet die voraussichtliche Höhe der zur Erfüllung der gemeind-
lichen Aufgaben notwendigen Aufwendungen einschließlich der Auszahlungen für Investitionen.  
 
Die gesetzliche Rangfolge bedeutet, dass die Gemeinde zunächst den speziellen Entgelten den Vorrang vor den 
Steuern zu geben hat. Die Steuern sollen daher von der Gemeinde nur insoweit erhoben werden, wie die speziel-
len Entgelte und die sonstigen Finanzmittel die zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Aufwen-
dungen und Auszahlungen nicht decken. Für die Rangfolge der Inanspruchnahme der Quellen der Finanzmittel 
ergibt sich danach, dass für die Beschaffung von Finanzmitteln durch die Gemeinde an erster Stelle die sonstigen 
Finanzmittel stehen, dann die speziellen Entgelte für die von der Gemeinde erbrachten Leistungen, und schließ-
lich die Erhebung von Steuern.  
 
 
2.02 Die Beschränkungen der Heranziehung 
 
Die Beschaffung der Finanzmittel nach dieser Vorschrift findet ihre Grenze im jährlichen Bedarf der Gemeinde, 
denn es gilt die Bedarfsdeckung (Die Erträge decken die Aufwendungen), damit der gesetzlich erforderliche 
Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW erreicht wird. Zudem kann das gemeinderechtliche Gebot, auf 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen ist (vgl. § 10 Absatz 2 GO 
NRW), zu einer Beschränkung bei der Beschaffung der gemeindlichen Finanzmittel führen.  
 
Die Beschaffung der gemeindlichen Finanzmittel kann aber auch dadurch eingeschränkt sein, dass es örtlich z.B. 
aus sozialen Gründen, nicht geboten ist, die speziellen Entgelte für gemeindliche Leistungen nicht im Umfang 
einer vollen Kostendeckung zu erheben, sondern für bestimmte Personenkreise oder sonstige örtliche Gegeben-
heiten bei der Festlegung der Entgelte besondere Abschläge vorzunehmen. 
 
 
2.03 Rangfolge und Zuwendungen 
 
In die Rangfolge der Beschaffung der gemeindlichen Finanzmittel nach dieser Vorschrift lassen sich die erhalte-
nen Zuwendungen, die der Gemeinde von Dritten gewährt werden, nicht einordnen, denn sie gehören als Gruppe 
nicht zu den Finanzmitteln, die sich die Gemeinde im Sinne der Vorschrift zu beschaffen hat. Zu den Zuwendun-
gen im gemeindlichen Bereich zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen oder 
privaten Bereich an die Gemeinde.  
 
Die Gemeinde erhält z. B. Zuwendungen für laufende Zwecke in Form von Schlüsselzuweisungen und Bedarfs-
zuweisungen vom Land, die unmittelbar ertragswirksam vereinnahmt werden können. Sie erhält aber zudem 
gesonderte Zuwendungen für die Durchführung von gemeindlichen Investitionen, unter als Zahlungen für die 
gemeindliche Investitionstätigkeit zu erfassen sind (vgl. § 3 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO NRW). In den Fällen, 
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in denen die Gemeinde allerdings einen Rechtsanspruch auf den Erhalt von Finanzmitteln von Dritten hat, sind 
diese in der Rangfolge der Beschaffung von Finanzmitteln den sonstigen Finanzmitteln zuzuordnen.  
 
 
2.1 Zu Nummer 1 (Erhebung von Leistungsentgelten): 
 
2.1.1 Die Erhebungspflicht 
 
Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinde, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel soweit ver-
tretbar und geboten aus speziellen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen zu beschaffen. Die Gemeinde 
soll damit veranlasst werden, von einem Dritten, der ihre Leistungen in Anspruch nimmt, eine angemessene Ge-
genleistung zu verlangen. Weil die Vorschrift gleichzeitig auch die Rangfolge der Quellen der gemeindlichen 
Finanzmittel regelt, ist es der Gemeinde verwehrt, bei einer Inanspruchnahme ihrer Leistungen durch Dritte re-
gelmäßig auf eine Gegenleistung des Dritten zu verzichten.  
 
Die Gemeinde darf nach dieser Vorschrift die Hauptlast der Finanzierung ihrer Aufgaben nicht auf die Erhebung 
von Steuern legen, denn die Allgemeinheit der Steuerzahler soll erst zu den Lasten der Gemeinde herangezogen 
werden, wenn andere Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Diese haushaltsrechtlichen Gegebenheiten entsprechen 
den Grundsätzen des KAG NRW und daher sind neben den Abgaben auch die privatrechtlichen Entgelte bei der 
Finanzmittelbeschaffung zu berücksichtigen. 
 
 
2.1.2 Der Begriff „soweit vertretbar und geboten“ 
 
Die Vorgabe nach Ausschöpfung der Möglichkeiten der Gemeinde zur Beschaffung ihrer Finanzmittel spezielle 
Entgelte für die von ihr erbrachten Leistungen zu erheben, findet ihre Grenze darin, dass diese Entgelte „soweit 
vertretbar und geboten“ zu erheben sind. Die Vorschrift knüpft damit an die Bestimmungen der §§ 6, 7 und 8 KAG 
NRW an. Im Rahmen der Erhebung von Leistungsentgelten darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Einwoh-
ner der Gemeinde verpflichtet sind, die Lasten zu tragen, die sich aus ihrer Zugehörigkeit zur Gemeinde ergeben 
(vgl. § 8 Absatz 2 GO NRW).  
 
Bei der Erhebung von Leistungsentgelten ist außerdem auch auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abga-
bepflichtigen Rücksicht zu nehmen (vgl. § 10 Satz 2 GO NRW). Diese Regelung räumt der Gemeinde gleichwohl 
einen Entscheidungsspielraum ein, der von ihr unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten auszufüllen 
ist. Dabei kann es im Einzelfall vorkommen, dass der Grundsatz der Kostendeckung durch wichtige und bedeu-
tende örtliche Gesichtspunkte nur eingeschränkt zur Anwendung kommt. 
 
 
2.1.3 Die Erhebung von Leistungsentgelten 
 
2.1.3.1 Die Erhebung von Gebühren 
 
Die Gemeinden können Gebühren erheben (vgl. § 4 KAG NRW). Der Begriff „Gebühr“ lässt sich dabei dadurch 
inhaltlich abgrenzen, in dem unter Gebühren öffentlich-rechtliche Geldleistungen verstanden werden, die einem 
Dritten von der Gemeinde auferlegt werden, weil dieser öffentliche Leistungen der Gemeinde in Anspruch ge-
nommen hat und die Erhebung auf öffentlich-rechtlichen Vorschriften oder auf Grund einer hoheitlichen Maßnah-
me vorgenommen wird. Dabei kann dann zwischen Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren für die Inan-
spruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen unterschieden werden.  
 
Die gemeindlichen Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell 
zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der 
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öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von 
öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind demgegenüber Entgelte für die Benut-
zung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.  
 
Die Verwaltungsgebühren werden z. B. für eine Amtshandlung erhoben, wenn die Leistung der Verwaltung von 
dem Beteiligten beantragt worden ist oder wenn sie ihn unmittelbar begünstigt (vgl. § 5 KAG). Die Benutzungsge-
bühren werden als Gegenleistung für die Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung (Benutzung) erhoben, 
sofern kein privatrechtliches Entgelt gefordert wird (vgl. § 6 KAG NRW). Die Gebührenerhebung erfolgt mit dem 
Zweck, diejenigen Personen, die öffentliche Leistungen in Anspruch nehmen, vor den übrigen Einwohnern zu den 
Kosten heranzuziehen.  
 
Die Gebührenforderungen der Gemeinde können zu unterschiedlichen Zeitpunkten ertragswirksam werden. For-
dert die Gemeinde durch einen Gebührenbescheid eine Vorauszahlung, ist die festgelegte Gebühr zum im ge-
meindlichen Bescheid enthaltenen Erfüllungszeitpunkt bzw. Fälligkeitstermin ertragswirksam zu vereinnahmen, 
weil dies den Realisationszeitpunkt darstellt, in dem Erträge dem betreffenden Haushaltsjahr wirtschaftlich zuge-
rechnet werden können.  
 
In den Fällen, in denen die endgültige Gebührenfestsetzung erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet, und 
führt diese dazu, dass eine Nachzahlung gefordert wird, ist dieser gemeindliche Anspruch i.d.R. mit der Bekannt-
gabe des Bescheides ertragswirksam zu buchen. Dieses gilt entsprechend, wenn die Gemeinde aufgrund der 
Festsetzung einen Betrag an einen Dritten zu erstatten hat. Die Bindung der Festsetzung von Gebühren an das 
Vorliegen eines gemeindlichen Bescheides gebietet das öffentlich-rechtliche Handeln der Gemeinde. 
 
 
2.1.3.2 Die Erhebung von Beiträgen 
 
Die Gemeinden können Beiträge erheben (vgl. § 8 KAG NRW). Die Beitragspflicht entsteht regelmäßig mit der 
endgültigen Herstellung der Einrichtung oder Anlage, ggf. auch mit der Beendigung einer Teilmaßnahme oder mit 
der endgültigen Herstellung des Abschnitts, wenn dieser selbstständig in Anspruch genommen werden kann. 
Wird z.B. ein Anschlussbeitrag erhoben, so entsteht i.d.R. die Beitragspflicht, sobald das Grundstück an die Ein-
richtung oder Anlage angeschlossen werden kann. Von der Gemeinde können aber auch Beiträge für Teile einer 
Einrichtung oder Anlage erhoben werden (Kostenspaltung). 
 
Unter dem Begriff „Beiträge“ werden dabei Geldleistungen verstanden, die dem Ersatz des Aufwandes für die 
Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen, bei Straßen, Wegen und Plät-
zen auch für deren Verbesserung, jedoch ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung, dienen. Sie wer-
den von den Abgabepflichtigen als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Die Erhebung von Beiträ-
gen erfolgt daher mit dem Zweck, diejenigen Personen, denen sich durch die gemeindlichen Investitionen wirt-
schaftliche Vorteile ergeben, vor den übrigen Einwohnern zu den Kosten heranzuziehen.  
 
Erhaltene Beiträge u.ä. Entgelte sind der Investitionstätigkeit der Gemeinde zuzurechnen und daher unmittelbar 
im gemeindlichen Finanzplan zu erfassen. Erst mit der späteren Nutzung der mit den Beiträgen bzw. Entgelten 
finanzierten Anschaffung oder Herstellung von gemeindlichen Vermögensgegenständen entsteht eine Ergebnis-
wirksamkeit aus der Auflösung der wegen der erhaltenen Beiträge in der gemeindlichen Bilanz gebildeten Son-
derposten (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO NRW). Dazu gehören auch die Beiträge, die von der Ge-
meinde als Erschließungsbeiträge nach § 127 BauGB erhoben werden.  
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2.2 Zu Nummer 2 (Die Erhebung von Steuern): 
 
2.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Steuern sollen von der Gemeinde nur insoweit erhoben werden, wie diese und die sonstigen Finanzmittel die 
zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Aufwendungen und Auszahlungen nicht decken. Für die 
Rangfolge der Inanspruchnahme der Quellen der Finanzmittel ergibt sich danach, dass von der Gemeinde an 
erster Stelle die sonstigen Finanzmittel in Anspruch zu nehmen sind, dann die speziellen Entgelten für die von der 
Gemeinde erbrachten Leistungen, und schließlich die Steuern. Die Gemeinde ist für die Festsetzung und Erhe-
bung der Realsteuern selbst zuständig (vgl. § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festsetzung und 
Erhebung der Realsteuern vom 16.12.1981; GV. NRW. 1981 S. 732).  
 
Zu den Realsteuern, die von der Gemeinde erhoben werden können, gehören nach § 3 Absatz 2 AO die Grund-
steuer A und B sowie die Gewerbesteuer. Derartige Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für 
eine besondere Leistung darstellen. Sie werden und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung 
von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht 
knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann dabei Nebenzweck sein (vgl. § 3 Absatz 1 AO). 
 
 
2.2.2 Die Zuordnungen nach dem Erfüllungszeitpunkt 
 
2.2.2.1 Der sachliche Zuordnungsbedarf 
 
Eine Steuerpflicht entsteht i.d.R. wirtschaftlich in dem Jahr, für das aus Sicht des Festsetzenden eine Veranla-
gung vorgenommen wird, unabhängig davon, zu welchem späteren Zeitpunkt die Festsetzung der Steuerpflicht 
erfolgt. Für die Erhebung von Steuern definieren die einschlägigen Gesetze oder Satzungen abstrakte Tatbe-
stände, die einen Anspruch der Gemeinde begründen können sowie die Voraussetzungen des Entstehens. Ein 
abstrakter Anspruch ist jedoch nicht als ausreichend zu bewerten, um bereits zu diesem Zeitpunkt eine Ertrags-
wirksamkeit auszulösen.  
 
In diesen Fällen bedarf es vielmehr erst der tatsächlichen Verwirklichung dieses Anspruchs durch einen Heran-
ziehungsbescheid der Gemeinde im Rahmen ihrer Steuererhebung als wertbegründenden Tatbestand. Das öf-
fentlich-rechtliche Handeln der Gemeinden gebietet ein haushaltswirtschaftliches Handeln, durch dass die Steu-
ererträge erst nach der Verwirklichung der Anspruchstatbestände (nach konkreter Feststellung) erhoben und 
gemeindeübergreifend nach der gleichen Art und Weise, also wenn die Leistungspflicht rechtsverbindlich ist, 
einem Haushaltsjahr zugeordnet werden.  
 
Die Steuererträge der Gemeinde sollen daher dem Haushaltsjahr, in dem auf Basis der Bemessungsgrundlage 
die Steuerpflicht durch einen gemeindlichen Heranziehungsbescheid (Rechtsakt) festgesetzt bzw. realisiert wer-
den, zugerechnet werden (Erfüllungszeitpunkt). Erst zu diesem Zeitpunkt entstehen die Leistungspflicht und der 
wertbegründende Tatbestand (Realisationszeitpunkt), in dem Erträge dem betreffenden Haushaltsjahr wirtschaft-
lich zugerechnet werden können.  
 
Eine solche Verfahrensweise ist u.a. auch wegen des Problems angemessen, dass ein möglicher Ertrag nicht 
zuverlässig in dem Haushaltsjahr gemessen werden kann, in dem die wirtschaftliche Ursache möglicherweise 
entsteht, sondern erst in einem späteren Haushaltsjahr. Erst zu diesem Zeitpunkt ist objektiv betrachtet auch das 
Ressourcenaufkommen als entstanden anzusehen, weil dieser Zugang bei der Gemeinde durch einen Verwal-
tungsakt objektiviert und damit der wertbegründende Tatbestand geschaffen wird. Erst in diesem Rahmen bzw. 
zu diesem Zeitpunkt ist ein gemeindlicher Steuerertrag verlässlich bewertbar.  
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Die haushaltswirtschaftliche Zuordnung von Steuererträgen nach dem Erfüllungszeitpunkt ist auch wegen der 
Notwendigkeit einer einheitlichen Handhabung sowie aus Gründen der Vereinfachung sachgerecht. Sie folgt 
vorrangig dem Bestehen eines gemeindlichen Rechtsanspruchs und dem wertbegründenden Tatbestand nicht 
ausschließlich dem Prinzip der ungewissen wirtschaftlichen Verursachung. Die Zuordnung ist auch unter Berück-
sichtigung des gesetzlich bestimmten jährlichen Haushaltsausgleichs sowie des gemeindlichen Finanzausgleichs 
erforderlich. Dadurch sollen möglichst vergleichbare Ausgangsverhältnisse bei den Gemeinden geschaffen und 
gewährleistet werden, z. B. für die Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde. Die beschriebene haushaltswirt-
schaftliche Zuordnung von Steuererträgen trägt der periodenbezogenen Zuordnung im Sinne des NKF in ausrei-
chendem Maße Rechnung. Das haushaltsmäßige Zuordnungsprinzip ist sowohl bei Festsetzungsbescheiden als 
auch bei Vorauszahlungsbescheiden anzuwenden.  
 
 
2.2.2.2 Die Ertragszuordnungen bei Vorauszahlungsbescheiden 
 
Bei Vorauszahlungsbescheiden der Gemeinde ist die festgelegte Steuerzahlung zu den oder dem im gemeindli-
chen Bescheid enthaltenen Fälligkeitstermin(en) des betreffenden Haushaltsjahres (Erfüllungszeitpunkten) er-
tragswirksam zu vereinnahmen, denn erst zu diesem Zeitpunkt entstehen die Leistungspflicht und der wertbe-
gründende Tatbestand. Dabei ist dann zwischen Fälligkeitsterminen in dem Jahr, in dem der Bescheid durch die 
Gemeinde erlassen wird, und in künftigen dem Jahr des Bescheides folgenden Jahren zu unterscheiden. Wird ein 
Bescheid für die Zukunft mit Zahlungsterminen z.B. im folgenden Haushaltsjahr erlassen, muss der Ertrag dem 
Haushaltsjahr zugerechnet werden, in dem die Erfüllungszeitpunkte liegen. In diesen Fällen kommt für die haus-
haltsmäßige ertragswirksame Zuordnung nicht der Zeitpunkt der Festsetzung in Betracht. 
 
In den Fällen aber, in denen die Festsetzung im gemeindlichen Bescheid und die darin festgelegten Zahlungs-
termine das gleiche Haushaltsjahr betreffen, kann der daraus für die Gemeinde entstehende Ertrag nach den 
Fälligkeitsterminen in Teilbeträge aufgeteilt und entsprechend ertragswirksam vereinnahmt werden. Der durch 
den Bescheid entstehende gemeindliche Ertrag kann aber auch bereits im Zeitpunkt der Festsetzung vollständig 
in der gemeindlichen Ergebnisrechnung erfasst werden. Die unterjährigen Fälligkeitstermine erfordern nicht, dass 
die dadurch entstandenen Teilerträge entsprechend von der Gemeinde zu vereinnahmen sind.  
 
 
2.2.2.3 Die Ertragszuordnungen bei Festsetzungsbescheiden 
 
Bei Festsetzungsbescheiden der Gemeinde (auch Nachzahlungs- oder Rückforderungsbescheide) führt die end-
gültige Festsetzung (rechtsverbindliche Leistungspflicht) dazu, dass die Zuordnung der möglichen Erträge i.d.R. 
zu dem Haushaltsjahr vorzunehmen ist, in dem der Bescheid ergeht und der Erfüllungszeitpunkt liegt, denn erst 
zu diesem Zeitpunkt entstehen die Leistungspflicht und der wertbegründende Tatbestand, in dem Erträge dem 
betreffenden Haushaltsjahr wirtschaftlich zugerechnet werden können.  
 
In den Fällen, in denen z.B. eine Nachzahlung gefordert wird, kann diese mit der Bekanntgabe des Bescheides 
ertragswirksam gebucht werden. Dieses gilt entsprechend, wenn die Gemeinde aufgrund der vorgenommenen 
endgültigen Festsetzung einen Betrag zu erstatten hat. Im Rahmen des Jahresabschlusses kann dabei aber auch 
das Wertaufhellungsgebot zu beachten sein, wenn sich die Festsetzungsbescheide auf zuvor liegende Steuer-
veranlagungsjahre beziehen.  
 
 
2.2.3 Das Wertaufhellungsgebot bei der Steuererhebung 
 
Grundsätzlich gilt auch für Steuererträge, dass im Rahmen des Jahresabschlusses zu prüfen ist, ob das Wertauf-
hellungsprinzip Anwendung findet. Das Wertaufhellungsgebot ist ein Grundsatz ordnungsmäßiger Buchführung 
(GoB). Es regelt die Frage, wie Informationen zu berücksichtigen sind, die der Bilanzierende nach dem Ab-
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schlussstichtag, aber vor Aufstellung des Jahresabschlusses, erhält. Das Wertaufhellungsgebot verlangt, dass 
Informationen, die sich auf Gegebenheiten vor dem Abschlussstichtag beziehen, im Jahresabschluss berücksich-
tigt werden. Ergibt sich nach dem Abschlussstichtag, aber noch vor der Bestätigung des Jahresabschlusses 
durch den Bürgermeister, eine Änderung der Steuerhöhe für einen bereits abgeschlossenen Erhebungszeitraum 
bzw. ein abgeschlossenes Haushaltsjahr, so ist dieser Betrag nach dem kaufmännischen Wertaufhellungsprinzip 
noch in dem „offenen“ Jahresabschluss zu berücksichtigen.  
 
 
2.3 Die „Sonstigen Finanzmittel“ 
 
2.3.1 Der Begriff „Sonstige Finanzmittel“ 
 
Unter den sonstigen Finanzmitteln der Gemeinde sind alle Finanzmittel zu verstehen, die von der Gemeinde 
erschlossen werden können, ohne ihre Bürger zusätzlich durch Entgelte und Steuern zu belasten. Besonders die 
Finanzmittel, die zweckfrei der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden, z. B. Schlüsselzuweisungen durch das 
Land, fallen unter diesen Begriff. Aber auch sonstige Finanzleistungen Dritter gehören dazu. Für die Gemeinde 
stellen die Erträge aus der Vermietung oder der Verpachtung sowie Zinserträge ebenso sonstige Finanzmittel 
dar. Es sind auch die Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen (Veräußerungserlös über dem 
Buchwert) zu den sonstigen Finanzmitteln der Gemeinde zu zählen. 
 
 
2.3.2 Die Vorrangstellung der sonstigen Finanzmittel 
 
Im Rahmen des Bedarfsdeckungsprinzips in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft wird nach der Vorschrift den 
sonstigen Finanzmitteln eine gesetzliche Vorrangstellung gegenüber den speziellen Entgelten und den Steuern 
gegeben. Die Gemeinde ist deshalb nach den in der Vorschrift enthaltenen Grundsätzen verpflichtet, sich bei 
Finanzmittelbeschaffung besonders um die Heranziehung von sonstigen Finanzmitteln zu bemühen. Die Ge-
meinde hat daher alle ihr möglichen Finanzmittelquellen auszuschöpfen, bevor sie Leistungsentgelte oder Steu-
ern aus Gründen der Finanzmittelbeschaffung anpasst. Sie soll deshalb bei der Beantragung von Zuwendungen 
darauf achten, dass ihr Zuwendungen möglichst auch in zeitlicher Hinsicht unter Berücksichtigung ihrer haus-
haltsmäßig erforderlichen Bedarfsdeckung gewährt werden.  
 
 
2.3.3 Die Beschaffung der sonstigen Finanzmittel 
 
Die Gemeinde ist nach der Vorschrift verpflichtet, aufgrund der Vorrangstellung der sonstigen Finanzmittel bei der 
gemeindlichen Finanzmittelbeschaffung, sich besonders um die vielfältigen Finanzierungsquellen dieser Finanz-
mittel angemessen zu bemühen, die sich aus öffentlich-rechtlichen und aus privatrechtlichen Verhältnissen für die 
Gemeinde ergeben können. Bei der Beschaffung der sonstigen Finanzmittel muss die Gemeinde ihre Entschei-
dung dokumentieren, wenn ihre Möglichkeiten ausgeschöpft sind und deshalb dann zusätzlich spezielle Entgelte 
oder Steuern erhoben werden sollen. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Wirtschaftlichkeit bei Kreditaufnahme): 
 
3.1 Die Nachrangigkeit der Kreditaufnahme 
 
Die Aufnahme von Krediten für Investitionen hat wegen der langfristigen Bindung der Gemeinde an den Kreditge-
ber eine besondere haushaltsrechtliche und haushaltswirtschaftliche Bedeutung. Der haushaltsrechtlich benutzte 
Begriff „Kredit“ ist dabei haushaltswirtschaftlich umfassend im Sinne der Aufnahme von Fremdkapital auszulegen 
und daher nicht auf die bankrechtliche Einordnung beschränkt. Im Rahmen der Finanzhoheit der Gemeinde stellt 
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diese Finanzierungsform eine Möglichkeit der Gemeinde dar, die Finanzierung der Investitionen sicherzustellen 
(vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW). Die Eigenverantwortlichkeit der Gemeinde bleibt dabei bestehen, denn es besteht 
auch aus der genannten Vorschrift heraus keine Pflicht für die Gemeinde zur Aufnahme von Fremdkapital bzw. 
kein rechtlicher Anspruch, die Verschuldung zu erhöhen.  
 
Im Rahmen des Bedarfsdeckungsprinzips in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft wird die Aufnahme von Kredi-
ten zugelassen, wenn eine andere Finanzierung durch die Gemeinde nicht möglich ist oder wirtschaftlich un-
zweckmäßig wäre. Damit hat die Gemeinde vor der Aufnahme von Krediten für Investitionen zu prüfen, ob und 
inwieweit andere Finanzierungsmöglichkeiten für die vorgesehene Investitionsmaßnahme bestehen, z.B. einem 
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit oder Rückflüsse aus der Darlehensgewährung, die nicht zur Til-
gung von Krediten benötigt werden. In diesem Sinne ist auch zu prüfen, ob Landeszuweisungen für die gemeind-
liche Investition gewährt werden, z.B. als Projektförderung oder in pauschaler Form.  
 
Sofern eine derartige Finanzierungsunterstützung nicht oder nur anteilig möglich ist, besteht kein Hindernis für die 
Gemeinde, zur Finanzierung gemeindlicher Investitionen eine Kreditaufnahme vorzunehmen. Dabei ist der haus-
haltsrechtlich benutzte Begriff „Kredit“ umfassend im Sinne einer Aufnahme von Fremdkapital durch die Gemein-
de zu verstehen. Er ist daher nicht allein nach den bankrechtlichen Gegebenheiten anzuwenden. Im Rahmen der 
Aufnahme von Krediten durch die Gemeinde ist dann die Einhaltung der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme als 
Vorgabe sowie die Verwendung der Kreditmittel für gemeindliche Investitionen (vgl. § 86 GO NRW) nachvollzieh-
bar zu gewährleisten und zu dokumentieren. 
 
 
3.2 Die Kreditaufnahme nach § 86 GO NRW 
 
Die Vorschrift des § 86 GO NRW enthält ausdrücklich die Vorgabe für die Gemeinde, dass Kredite nur für ge-
meindliche Investitionen unter Einhaltung der Voraussetzung des § 77 Absatz 3 GO NRW aufgenommen werden 
dürfen. Sie stellt daher eine besondere Verbindung zu den Regelungen über die Finanzmittelbeschaffung der 
Gemeinde her. Die Kreditfinanzierung von aufwandswirksamen Auszahlungen der Gemeinde steht deshalb we-
der mit der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme in Einklang, noch mit der Vorgabe, dass Kredite nur aufgenom-
men werden dürfen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. 
 
Eine Ausnahme besteht lediglich für eine Kreditaufnahme zur Umschuldung, weil bei einem solchen Vorgang die 
Tilgung der ursprünglichen finanziellen Verbindlichkeit und ein Zugang einer neuen finanziellen Verbindlichkeit in 
gleicher Höhe erfolgen (vgl. § 86 GO NRW). Dabei kommt es nicht darauf an, ob sich auch gleichzeitig die Ver-
tragsbedingungen zwischen Kreditgeber und Gemeinde substanziell verändern. Die Gemeinde kann daher nach 
der genannten Vorschrift Kredite aufnehmen, wenn diese Finanzierung der Bedarfsdeckung bei investiven Maß-
nahmen im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung dient und der gemeindlichen Kreditaufnahme die 
Schaffung von Vermögenswerten gegenübersteht. 
 
 
3.3 Die Voraussetzungen der Kreditaufnahme 
 
3.3.1 Der Begriff „andere Finanzierung“ 
 
Die gemeindlichen Kredite werden im Rahmen privatrechtlicher Rechtsgeschäfte, z. B. als Schuldscheindarlehen, 
Anleihen u.a., aufgenommen. N der Vorschrift des § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen und nach 
der Vorschrift des § 89 GO NRW nur zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden. Die Finanzmittel aus ge-
meindlichen Kreditaufnahmen ließen sich deshalb nicht ohne Weiteres in die Rangordnung des Absatzes 2 einfü-
gen, sondern bedurften einer gesonderten Regelung. Eine Kreditaufnahme kommt grundsätzlich nur in Betracht, 
wenn alle anderen Quellen für Finanzmittel der Gemeinde ausgeschöpft sind. Eine Ausnahme von dieser Subsi-
diarität der Kreditaufnahme wird nur für den Fall zugelassen, dass eine andere Finanzierung wirtschaftlich un-
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zweckmäßig wäre. Ob dies vor Ort gegeben ist, muss von der Gemeinde nach haushaltswirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten sowie nach den örtlichen wirtschaftlichen Wirkungen beurteilt und entschieden werden.  
 
 
3.3.2 Der Begriff „wirtschaftlich unzweckmäßig“ 
 
Beim Begriff „wirtschaftlich unzweckmäßig“ ist die Betrachtung der Zulässigkeit der gemeindlichen Kreditaufnah-
me im Rahmen der gemeindlichen Bedarfsdeckung auf haushaltswirtschaftliche Gesichtspunkte abzustellen. Zum 
Nachweis der Wirtschaftlichkeit eine Kreditaufnahme besteht daher für die Gemeinde die Verpflichtung, einerseits 
einen Vergleich zwischen den Möglichkeiten der Finanzmittelbeschaffung nach den Absätzen 1 und 2 und der 
Aufnahme von Fremdkapital vorzunehmen. Dabei gilt der Grundsatz, dass die Kreditaufnahme jedenfalls nicht 
ungünstiger sein darf als die sonstigen Möglichkeiten der Finanzmittelbeschaffung. Die voraussichtlichen Ge-
samtkosten von beiden Möglichkeiten der Finanzmittelbeschaffung müssen von der Gemeinde in den Vergleich 
einbezogen werden.  
 
Andererseits kann im Einzelfall ggf. auch ein Vergleich mit einer gemeindlichen Geldanlage in Betracht kommen, 
insbesondere dann, wenn die gemeindlichen Bestände an Kapitalvermögen hochverzinslich angelegt sind, wäh-
rend der Gemeinde von Dritten niedrig verzinsliche Kredite zur Verfügung gestellt werden. In die Gesamtbetrach-
tung der Wirtschaftlichkeit sind aber auch die Kenntnisse über den Kreditmarkt und die Bedingungen bei der 
Vergabe von Krediten durch die Kreditgeber einzubeziehen. Die Gemeinde sollte daher solche Informationen in 
ihre Entscheidung über eine zulässige Kreditaufnahme einfließen lassen, z.B. wie die Kreditgeber die Gemeinde 
als Kreditnehmer einstufen. Bei den Kreditgebern könnte künftig auch die Kreditvergabe an die Gemeinde einer 
internen Risikoeinschätzung unterliegen, sodass diese „Bonitätsprüfung“ sich auch auf die gemeindlichen Kredit-
kosten auswirken wird.  
 
 
3.3.3 Die Beurteilung des einzelnen Kredits 
 
Die Gemeinde hat in ihre Beurteilung, ob bei einer gesehenen Kreditaufnahme die haushaltsrechtlichen und 
haushaltswirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt werden, auch alle von ihr vertraglich zu vereinbarenden Kondi-
tionen einzubeziehen. Die einzelnen Konditionen stellen nicht nur für das gemeindliche Vertragswerk, sondern 
auch für die gemeindliche Bilanzierung ihrer Verbindlichkeiten wichtige Eckpunkte dar. Einige Konditionen werden 
nachfolgend beispielhaft aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Mögliche Konditionen für gemeindliche Kredite 

 
 
- Der Auszahlungsbetrag. 
 
 
- Die Währung. 
 
 
- Die Zinsen (Höhe und Bindungsfrist. 
 
 
- Die sonstigen Kreditkosten. 
 
 
- Die Laufzeit der Kreditgewährung. 
 
 
- Die ordentliche Tilgung. 
 
 
- Die Kündigungsrechte (z. B. für eine außerordentliche Tilgung). 
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Mögliche Konditionen für gemeindliche Kredite 

 
 

 
- Sonstige Vereinbarungen (z. B. Möglichkeit der Laufzeitverlängerung). 
 

Abbildung 54 „Mögliche Konditionen für gemeindliche Kredite“ 
 
Die Gemeinde hat die Konditionen eines Kreditvertrages eigenverantwortlich unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse, z. B. der Kreditermächtigung in der gemeindlichen Haushaltssatzung, und unter Einhaltung der 
haushaltsrechtlichen Vorschriften festzulegen und in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen bzw. ausreichend zu 
dokumentieren. 
 
 
3.4 Kredite und Kapitalanlage (Geldanlage) 
 
Eine gemeindliche Kapitalanlage entsteht i.d.R. aus der Hingabe von vorhandenen liquiden Mitteln (Geldbeträ-
gen) der Gemeinde, die in Kapital umgewandelt werden. Dieser Vorgang stellt wie die Umwandlung von vorhan-
denen liquiden Mitteln der Gemeinde in Sachanlagen haushaltsrechtlich eine Investition dar. Außerdem stellt die 
von der Gemeinde erworbene Kapitalanlage bilanztechnisch eine Finanzanlage dar, so dass in diesem Zusam-
menhang der Zahlungsvorgang in der gemeindlichen Finanzrechnung unter der Haushaltsposition „Auszahlungen 
für den Erwerb von Finanzanlagen“ nachzuweisen ist (vgl. § 3 Absatz 1 Nummer 23 GemHVO NRW).  
 
Die Investitionen der Gemeinde bewirken regelmäßig eine dauerhafte Mehrung des gemeindlichen Vermögens, 
z.B. das in der gemeindlichen Bilanz anzusetzende Anlagevermögen, zu dem auch die Finanzanlagen zu zählen 
sind. Diese haushaltsrechtliche Zuordnung einer Kapitalanlage der Gemeinde könnte den Schluss zu lassen, 
dass dadurch auch eine Kreditfinanzierung für eine Kapitalanlage zulässig wäre. Die Gemeinde darf nach der 
Vorschrift des § 86 GO NRW Kredite für Investitionen aufnehmen.  
 
Der Erwerb einer Kapitalanlage dient einerseits der gemeindlichen Aufgabenerfüllung dient und stellt andererseits 
eine Investition dar, sodass die Voraussetzungen für eine Kreditaufnahme für die Kapitalanlage grundsätzlich 
erfüllt sein können. Einer solchen Kreditaufnahme dürfen jedoch auch die Grundsätze der Finanzmittelbeschaf-
fung nicht entgegenstehen, denn sie ist zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder unzweck-
mäßig wäre. Dieses könnte im Einzelfall beim Erwerb einer Kapitalanlage gegeben sein. In diesem Zusammen-
hang wäre auch zu prüfen, ob beim Erwerb einer Kapitalanlage mit durch einen Kredit der Gemeinde zugegange-
nen Geldmitteln (Fremdkapital) es zu einer dauerhaften Vermögensmehrung bei der Gemeinde kommt.  
 
Bei einer Kreditaufnahme für eine Kapitalanlage könnte zudem das Spekulationsverbot in § 90 GO NRW berührt 
sein, wenn unterstellt werden kann, dass die Kapitalanlage vorrangig der Erzielung eines Gewinns aus der Diffe-
renz zwischen den Kreditkosten und dem Zinsertrag dient, und dabei auf die weitere „ungewisse“ Zinsentwicklung 
gesetzt wird. Andererseits dient aber eine solche Differenz erst einmal dazu, eine Wirtschaftlichkeit der Kapitalan-
lage anzunehmen. Auch deshalb war z. B. in der Vergangenheit eine Kapitalanlage der Gemeinde nur dann zu-
lässig, wenn bei der Gemeinde weitere Geldmittel vorhanden waren, die sie nicht für ihren aktuellen Zahlungsver-
kehr benötigte. 
 
Bei der Finanzierung einer Kapitalanlage durch Fremdkapital ist auch der künftige Verwendungszweck in die 
Bewertung einzubeziehen. Im Sinne des § 86 GO NRW dürfte es nicht zulässig sein, wenn die fremdfinanzierte 
Kapitalanlage der Gemeinde dazu dient, in künftigen Haushaltsjahren die Auszahlungen aus zahlungswirksamen 
Aufwendungen zu ermöglichen. Mit einem solchen Zweck verliert der Erwerb einer Kapitalanlage den Charakter 
einer Investition und damit die Grundlage für eine zulässige Kreditaufnahme. In diesem Sinne wäre bei einer 
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Fremdkapitalfinanzierung der Kapitalanlage auch der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit tangiert (vgl. § 
1 Absatz 1 GO NRW).  
 
In diesem Zusammenhang steht auch der Runderlass über kommunale Geldanlagen vom 25.01.2005, nach dem 
zu beachten ist, dass eine Kapitalanlage bzw. die Anlage von gemeindlichen Geldmitteln nur mit Geldmitteln der 
Gemeinde zulässig ist, die nicht zur Sicherung der Liquidität und zur Zahlungsabwicklung benötigt werden. Dieser 
Runderlass führt zudem die vorherigen Runderlasse fort. Diese Voraussetzungen bedingen, dass der Erwerb 
einer Kapitalanlage, finanziert durch die Aufnahme von Investitionskrediten nach § 86 GO NRW, dann nicht mit 
den haushaltsrechtlichen Grundsätzen und Vorschriften für Gemeinden in Einklang steht, wenn mit der Kapitalan-
lage künftig die laufende Verwaltungstätigkeit der Gemeinde finanziert werden soll, z. B. die künftigen Versor-
gungsleistungen der Gemeinde. 
 
 
3.5 Keine Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
Zur Ausgestaltung der Ausführung des gemeindlichen Haushalts gehört auch die weitere gesetzliche Grundlage, 
dass die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen bedarfsgerecht die notwendigen Kredite zur 
Liquiditätssicherung unter Einhaltung des in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages aufnehmen 
kann, um notwendigerweise ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 3 und § 
89 Absatz 2 GO NRW). Diese haushaltsrechtliche Regelung steht unmittelbar nicht mit der gesonderten Vorgabe 
in Verbindung, dass die Gemeinde Kredite nur aufnehmen darf, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist 
oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. 
 
Die Kredite zur Liquiditätssicherung können von der Gemeinde aufgenommen werden, damit die gemeindlichen 
Auszahlungen rechtzeitig geleistet werden können, soweit ihr dafür keine anderen Zahlungsmittel zur Verfügung 
stehen. Diese haushaltsrechtliche Einordnung lässt nicht zu, derartige Kredite unter den Grundsätzen der ge-
meindlichen Finanzmittelbeschaffung mit zu erfassen. Aber auch die Grundsätze selbst lassen keine Zuordnung 
zu, denn diese sind auf die Finanzierung des gemeindlichen Haushalts und nicht auf die Verstärkung der liquiden 
Mittel der Gemeinde für die Zahlungsabwicklung ausgerichtet. Durch die ausdrückliche Wortwahl für die Kredit-
aufnahme der Gemeinde "wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist" wird diese Sachlage ausdrücklich 
klargestellt.  
 
Diese haushaltsrechtliche Einschränkung führt gleichwohl nicht dazu, dass von der Gemeinde die Kredite zur 
Liquiditätssicherung ohne Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsaspekten aufgenommen werden können. Die 
Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft insgesamt wirtschaftlich zu führen (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). 
Dieser Haushaltsgrundsatz ist nicht beschränkt, sondern erstreckt auf das gesamte haushaltswirtschaftliche Han-
deln der Gemeinde. Er endet daher in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung nicht bei der Buchführung, sondern 
umfasst dort auch die gemeindliche Zahlungsabwicklung (vgl. § 93 Absatz 1 GO NRW). Einer gesonderten Be-
trachtung und Bewertung der Kredite zur Liquiditätssicherung unter dem Begriff der Wirtschaftlichkeit nach dieser 
Vorschrift bedarf es daher nicht.  
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§ 78 
Haushaltssatzung 

 
(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. 
 
(2) 1Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung 
1. des Haushaltsplans  
a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen des Haushaltsjah-

res, 
b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Ver-

waltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und 
aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres, 

c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),  
d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haus-

haltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 
2.  der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage, 
3.  des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung, 
4.  der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind, 
5.  des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. 
2Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und die Aufwendungen, Einzahlungen und Aus-
zahlungen, den Stellenplan des Haushaltsjahres und das Haushaltssicherungskonzept beziehen.  
 
(3) 1Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. 2Sie kann 
Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten. 
 
(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts 
anderes bestimmt ist. 
 
 
Erläuterungen zu § 78: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Das Satzungsrecht der Gemeinde 
 
1.1 Die Haushaltssatzung der Gemeinde 
 
Die jährliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde erfordert eine bindende Grundlage für ihre Ausführung durch die 
gemeindliche Verwaltung. Diese Grundlage schafft der Rat der Gemeinde im Rahmen seiner Zuständigkeit und 
seines Budgetrechtes (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW) durch den jährlichen Erlass einer Haushaltssat-
zung. Diese Satzung ist dabei eine Ausprägung des Selbstverwaltungsrechts der Gemeinde, denn diese kann 
ihre Angelegenheiten durch örtliche Satzungen regeln (vgl. § 7 GO NRW). Die gemeindliche Haushaltssatzung 
muss danach nach einem bestimmten Muster aufgebaut sein, um durch eine Einheitlichkeit in der Praxis auch die 
Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. 
 
Ein auf der beschlossenen Haushaltsatzung aufbauender gemeindlicher Haushalt ist gleichzeitig aber auch Aus-
druck der Finanzhoheit der Gemeinde. Es muss dabei von der Gemeinde gewährleistet werden, dass durch die 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen mindestens alle gesetzlich bestimmten Festsetzungen für das Haushaltsjahr 
getroffen werden. Die Satzung muss zudem alle Ermächtigungen für die gemeindliche Verwaltung enthalten, die 
zur Ausführung und Einhaltung des Haushaltsplans der Gemeinde sowie zur Nachweisführung im Jahresab-
schluss notwendig sind. 
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Die jährliche Haushaltssatzung der Gemeinde unterliegt dabei nicht insgesamt einer Genehmigungspflicht durch 
die gesetzlich zuständige Aufsichtsbehörde, sondern nur einer Anzeigepflicht (vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW). Im 
örtlichen Einzelfall kann sich aber wegen der defizitären Haushaltslage der Gemeinde die Pflicht zur Aufstellung 
eines Haushaltssicherungskonzeptes ergeben, das dann einen Bestandteil des gemeindlichen Haushaltsplans 
darstellt (vgl. § 76 und § 79 Absatz 2 Satz 2 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 1 Nummer 4 GemHVO NRW). Dieser 
Tatbestand löst dann eine Genehmigungspflicht aus, jedoch nur für das gemeindliche Haushaltssicherungskon-
zept und nicht für die gesamte Haushaltssatzung der Gemeinde.  
 
Bei der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Haushaltssatzung hat der Bürgermeister zu prüfen, ob die Sat-
zung den materiellen und formellen Anforderungen entspricht und ordnungsgemäß zustande gekommen ist (vgl. 
§ 2 Absatz 1 Satz 1 BekanntmVO NRW). Er muss dabei beachten, dass die Gestaltung der gemeindlichen Haus-
haltssatzung verbindlich vorgegeben worden ist (vgl. Nummer 1.1.1 des Runderlasses des Innenministeriums 
vom 24.02.2005 (SMBl. NRW. 6300). Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung setzt zudem voraus, dass die 
für die Bekanntmachung notwendigen Verfahrensschritte nach den einschlägigen Rechtsvorschriften erfolgt sind 
(vgl. z.B. §§ 2 und 3 BekanntmVO NRW).  
 
 
1.2 Haushaltssatzung und gemeindliche Verwaltung 
 
Die jährliche Haushaltssatzung bindet die Verwaltung der Gemeinde bei der Ausführung des gemeindlichen 
Haushaltsplans. Die gemeindliche Verwaltung wird durch die Satzung ermächtigt, die im gemeindlichen Haus-
haltsplan enthaltenen Ermächtigungen für die dort ausgewiesenen Zwecke in Anspruch zu nehmen, neue Ver-
pflichtungen einzugehen, bei Bedarf aber auch Kredite zur Finanzierung der gemeindlichen Investitionen aufzu-
nehmen (vgl. §§ 79, 85 und 86 GO NRW). Der gemeindliche Haushaltsplan stellt in diesem Zusammenhang die 
wichtigste Anlage zur Haushaltssatzung dar, die wesentliche und unverzichtbare Inhalte für die Ausführung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr enthält. Die gemeindliche Haushaltssatzung hat jedoch nur 
in einem eingeschränkten Umfang eine unmittelbare Bindungswirkung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
der Gemeinde sowie die Abgabepflichtigen. Eine solche Bindung entsteht, wenn durch die Haushaltssatzung 
auch Steuersätze für die Gemeindesteuern festgesetzt werden. 
 
 
1.3 Die Anlagen zur Haushaltssatzung 
 
Die Vorschrift über die gemeindliche Haushaltssatzung bestimmt zwar die Inhalte der Haushaltssatzung, enthält 
aber keine Verpflichtung, dieser Satzung auch Anlagen, z.B. den gemeindlichen Haushaltsplan beizufügen. Erst 
die Vorschrift über die Aufstellung der Haushaltssatzung der Gemeinde verlangt ausdrücklich vom Kämmerer, 
den Entwurf einer Haushaltssatzung mit ihren Anlagen aufzustellen, die nach der Bestätigung durch den Bürger-
meister dem Rat der Gemeinde zuzuleiten ist (vgl. § 80 GO NRW). Nach dieser Vorschrift hat auch der Rat über 
den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen (vgl. § 
80 Absatz 4 GO NRW).  
 
Der gemeindliche Haushaltsplan ist dabei in diesem Zusammenhang, ohne einen besonderen Verweis darauf, 
eine gesetzlich bestimmte Anlage zur Haushaltssatzung. Als unverzichtbare und wichtigste Anlage der Haus-
haltssatzung der Gemeinde füllt dieser die Festsetzungen der Satzung weiter aus. Im Haushaltsplan müssen alle 
für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde im Haushaltsjahr zu erzielenden Erträge und entstehenden Auf-
wendungen enthalten sein, während die Haushaltssatzung „nur“ den Gesamtbetrag der Erträge und den Gesamt-
betrag der Aufwendungen festsetzt (vgl. § 79 Absatz 1 Nummer 1 und 2 i.V.m. § 78 Absatz 2 Nummer 1a GO 
NRW). Hinsichtlich seiner Wertigkeit stellt der Haushaltsplan der Gemeinde somit eine materiell geprägte Anlage 
der gemeindlichen Haushaltssatzung dar. Gleichwohl entfaltet der Haushaltsplan, ergänzend zur Haushaltssat-
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zung und eine detaillierte, eigenständige rechtliche Bindung für die Haushaltsführung der Gemeinde im Haus-
haltsjahr (vgl. § 79 Absatz 3 GO NRW). 
 
Die Gemeinde hat dazu in eigener Verantwortung über die weiteren der gemeindlichen Haushaltssatzung beizu-
fügenden Anlagen zu entscheiden, um damit ein zutreffendes Bild über ihre geplante Haushaltswirtschaft im 
Haushaltsjahr abgeben zu können. Sie dabei auch die Maßgaben anderer Vorschriften über einzelne Anlagen 
zum gemeindlichen Haushaltsplan zu beachten. Die dem gemeindlichen Haushaltsplan verpflichtend beizufügen-
den Anlagen können auch als Anlagen zur Haushaltssatzung der Gemeinde angesehen werden (vgl. § 1 Absatz 
2 GemHVO NRW).  
 
Die gemeindliche Haushaltssatzung ist daher dann nicht vollständig aufgestellt, wenn zwar ein Haushaltsplan 
erstellt wurde, die Anlagen aber insgesamt oder in Teilen nicht verfügbar sind. Um eine möglichst gleiche Hand-
habung hinsichtlich der Gestaltung des gemeindlichen Haushaltsplans und seiner Anlagen in der Praxis zu errei-
chen, sind durch den Runderlass des Innenministeriums vom 24.02.2005 (SMBl. NRW. 6300) z.T. verbindliche 
Vorgaben gemacht worden. Dazu wurden gleichzeitig Muster erarbeitet, die zur Anwendung empfohlen wurden 
(vgl. Nr. 1.2 bis 1.4.3 dieses Runderlasses einschließlich der Anlagen 3 bis 14).  
 
 
1.4 Dringlichkeitsentscheidung und Haushaltssatzung  
 
In haushaltswirtschaftlichen Angelegenheiten ist vielfach eine Entscheidung des Rates der Gemeinde einzuholen 
bzw. eine Beschlussfassung des Rates herbeizuführen (vgl. z.B. § 83 Absatz 2 GO NRW). In den Fällen, in de-
nen der Rat der Gemeinde nicht rechtzeitig einberufen und die Entscheidung auch nicht aufgeschoben werden 
kann, weil sonst erhebliche Nachteile oder Gefahren für die Gemeinde entstehen können, ist eine Dinglichkeits-
entscheidung nach Maßgabe des § 60 Absatz 1 GO NRW möglich.  
 
In solchen Angelegenheiten kann dann z.B. der Bürgermeister zusammen mit einem Ratsmitglied entscheiden, 
weil diese Personen dem Rat der Gemeinde als Mitglieder angehören. Die getroffene Dringlichkeitsentscheidung 
ist dann dem Rat in seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen (vgl. § 60 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). 
Er kann die Dringlichkeitsentscheidung auch wieder aufheben (vgl. § 60 Absatz 1 Satz 4 GO NRW). Soweit der 
Rat die Dringlichkeitsentscheidung genehmigt, erlangt diese eine endgültige Bestandskraft.  
 
Durch eine solche Dringlichkeitsentscheidung kann jedoch nicht die gemeindliche Haushaltssatzung rechtswirk-
sam erlassen werden, weil für die Haushaltssatzung der Gemeinde ein bestimmtes förmliches Verfahren vorge-
schrieben ist (vgl. § 80 GO NRW). Der Rat der Gemeinde muss nach dieser Vorschrift nicht nur über die Haus-
haltssatzung, sondern auch über die dazu erhobenen Einwendungen gesondert beschließen. Solche Entschei-
dungen können daher nicht durch eine Dringlichkeitsentscheidung ersetzt werden. Die Unzulässigkeit der Dring-
lichkeitsentscheidung bei der Haushaltssatzung gilt entsprechend für die gemeindliche Nachtragssatzung, denn 
für diese Satzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend (vgl. § 81 Absatz 1 Satz 2 GO 
NRW). 
 
 
2. Die Beachtung haushaltswirtschaftlicher Grundsätze 
 
Mit der Vorschrift über die gemeindliche Haushaltssatzung werden mehrere Haushaltsgrundsätze umgesetzt. So 
wird z. B. dem Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit dadurch Genüge getan, dass die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr gilt und das gemeindliche Haushaltsjahr das Kalenderjahr ist. Der Haushaltsgrundsatz der Vor-
herigkeit kommt dadurch zum Ausdruck, dass die Haushaltssatzung der Gemeinde mit Beginn des Haushaltsjah-
res in Kraft tritt, sodass die Haushaltssatzung i.d.R. vor Beginn des betreffenden Haushaltsjahres beschlossen 
werden sollte, damit die Satzung rechtzeitig in Kraft treten kann (vgl. § 80 GO NRW). Die vom Rat der Gemeinde 
beschlossene Haushaltssatzung ist daher spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichts-
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behörde der Gemeinde anzuzeigen (vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW). Dem Haushaltsgrundsatz der zeitlichen Bin-
dung wird durch die Festlegung, dass die gemeindliche Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr gilt, in genügen-
der Weise Rechnung getragen. 
 
 
3. Die Verfahrensschritte für den Erlass der Haushaltssatzung 
 
Die Gemeindeordnung gibt für den Erlass der jährlichen Haushaltssatzung den Gemeinden mehrere Verfahrens-
schritte vor, bei denen die Rechte des Rates der Gemeinde, des Bürgermeisters und des Kämmerers zu berück-
sichtigen sind (vgl. Abbildung).  
 

 
Das Verfahren zum Erlass der gemeindlichen Haushaltssatzung 

 
 

VERFAHRENSSCHRITTE 
 

FUNDSTELLE 
 
Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung  
mit ihren Anlagen durch den Kämmerer und Bestätigung des Entwurfs 
durch den Bürgermeister.  
 

§ 80 Absatz 1 GO NRW 

 
Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung  
mit ihren Anlagen an den Rat.  
 

§ 80 Absatz 2 GO NRW 

 
Öffentliche Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung  
mit Festlegung einer Frist für die Erhebung von Einwendungen an 
mindestens 14 Tagen.   
 

§ 80 Absatz 3 GO NRW 

 
Beratung über die Haushaltssatzung  
mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung des Finanzausschusses.  
 

§ 59 GO NRW 

 
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung  
mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung des Rates ggf. auch Be-
schlussfassung über die erhobenen Einwendungen. 
 

§ 80 Absatz 3 Satz 3 und 
Absatz 4 GO NRW 

 
Anzeige der Haushaltssatzung  
mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde; sie soll spätestens 1 
Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen. 
 

§ 80 Absatz 5 GO NRW 

 
Ablauf der Anzeigefrist,  
bei der zu beachten ist: 
1. Genehmigung der Verringerung der allgemeinen Rücklage;  
2. Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes. 
 

§ 75 Absatz 4 und  § 76 Ab-
satz 2 GO NRW 

 
Bekanntmachung und Verfügbarhalten der Haushaltssatzung  
sie soll bis zum Ende der in § 96 Absatz 2 GO NRW benannten Frist 
verfügbar gehalten werden. 
 

§ 80 Absatz 6 GO NRW 

  Abbildung 55 „Das Verfahren zum Erlass der gemeindlichen Haushaltssatzung“ 
 
Die Aufstellung der Haushaltssatzung bedarf neben der notwendigen Aufgabenverteilung innerhalb der gemeind-
lichen Verwaltung auch einer konkreten Zeitplanung. Bei der Festlegung des zeitlichen Ablaufes des Aufstel-
lungsverfahrens ist zu beachten, dass die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen 
Monat vor Beginn des Hausjahres bei der Aufsichtsbehörde angezeigt werden soll (§ 80 Absatz 5 GO NRW). 
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4. Die Berichtspflichten gegenüber dem Rat 
 
Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Gemeinden enthalten über die Beschlussfassung der Haushaltssat-
zung, der Feststellung des Jahresabschlusses und der Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat hin-
aus einige besondere Berichtspflichten für die gemeindliche Verwaltung, wenn örtlich einzelne Geschäftsfälle von 
besonderer oder erheblicher Bedeutung für die Gemeinde sind, die u.a. das Budgetrecht des Rates der Gemein-
de berühren. Im Rahmen der Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans entsteht eine Berichtspflicht grund-
sätzlich bei auftretenden erheblichen Abweichungen von der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung. Die 
Berichtspflichten dienen insbesondere dazu, die Eingriffsrechte des Rates in das haushaltswirtschaftliche Ge-
schehen der Gemeinde im Ablauf des Haushaltsjahres zu sichern. Nachfolgend sind einige Berichtspflichten 
gegenüber dem Rat der Gemeinde aufgeführt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Berichtspflichten gegenüber dem Rat der Gemeinde 

 
 

GEMEINDLICHE PFLICHTEN 
 

FUNDSTELLE 
 
Bei einem erheblich höheren Bedarf an Ermächtigungen für Aufwen-
dungen und Auszahlungen, durch die eine Nachtragssatzung erforder-
lich wird. 
  

§ 81 Absatz 2 GO NRW 

 
Bei überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen, wenn sie erheblich sind. 
  

§ 83 Absatz 2 GO NRW 

 
Bei einer Entwicklung der Erträge, der Aufwendungen oder der Liquidi-
tät der Erlass wegen des Erlasses einer Haushaltssperre durch den 
Rat oder wegen der Aufhebung einer solchen Sperre von der Inan-
spruchnahme von Ermächtigungen. 
  

§ 83 Absatz 4 GO NRW 

 
Bei der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre. 
 

 § 9 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Bei der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und 
Auszahlungen ins Folgejahr. 
  

§ 22 GemHVO NRW 

 
Bei einer Haushaltssperre des Kämmerers oder des Bürgermeisters 
nach § 24 Absatz 1 GemHVO NRW. 
  

§ 24 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Bei einer voraussichtlichen Gefährdung des Haushaltsausgleichs. 
  

§ 24 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Bei einer nicht nur geringfügigen Erhöhung von Investitionsauszahlun-
gen bei einer Einzelmaßnahme. 
 

§ 24 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Bei dem Erlass von örtlichen Vorschriften entsprechend den Sicher-
heitsstandards in § 31 Absatz 2 GemHVO NRW. 
 

§ 31 Absatz 1 GemHVO NRW 

  Abbildung 56 „Die Berichtspflichten gegenüber dem Rat der Gemeinde“ 
 
Weitere Vorlage- und Berichtspflichten der gemeindlichen Verwaltung gegenüber dem Rat der Gemeinde entste-
hen durch die im Auflauf des Haushaltsjahres vorkommende Weiterentwicklung der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft, z. B. durch neue dringende Investitionsmaßnahmen, deren Volumen oberhalb der vom Rat festgelegten 
Wertgrenzen liegt (vgl. z.B. § 10 Absatz 2 GemHVO NRW). Aufgrund dessen kann ggf. auch die Aufstellung einer 
Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr erforderlich werden (vgl. § 81 GO NRW).  
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II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Pflicht zur Aufstellung einer Haushaltssatzung): 
 
1.1 Die Gliederung der Haushaltssatzung 
 
Die gemeindliche Haushaltssatzung hat auch im NKF eine herausragende Bedeutung für die Steuerung und 
Planung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sowie der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde. Sie gehört zu 
den wichtigen örtlichen Satzungen, die eigenverantwortlich vom Rat der Gemeinde erlassen werden, weil die 
Gemeinde ihre örtlichen Angelegenheiten durch Satzung regeln sollen (vgl. § 7 GO NRW). In ihrer rechtlichen 
Wirkung geht die Haushaltssatzung der Gemeinde über den gemeindlichen Haushaltsplan hinaus, weil sie eine 
Reihe von Inhalten und Grundlagen enthält, die nicht nur Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemein-
de haben, sondern auch unmittelbar auf Dritte wirken. Der gemeindliche Haushaltsplan ist in diese Satzung ein-
gebunden. Er stellt jedoch unter Einbeziehung der besonderen Vorschrift des § 79 Absatz 3 GO NRW eine bin-
dende Norm nur für die Verwaltung der Gemeinde bzw. ihre Haushaltswirtschaft dar. 
 
In diesem Zusammenhang sind die Inhalte der gemeindlichen Haushaltssatzung zu betrachten, die den Rahmen 
für die gemeindliche Haushaltsführung bilden, denn die Haushaltssatzung der Gemeinde hat bestimmte Festset-
zungen zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr zu enthalten. Nur wenn örtlich erkennbar ist, 
dass es bei einzelnen gesetzlich bestimmten Festlegungen, z. B. zum Gesamtbetrag der Kredite (vgl. § 78 Absatz 
2 Nummer 1 Buchstabe c GO NRW) oder zum Ausgleich des Ergebnisplans (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 2 GO 
NRW), keinen Bedarf für eine satzungsmäßige Festsetzung gibt, kann bei Vorliegen der Angabe, dass solche 
Sachverhalte nicht zu veranschlagen sind, von einer ordnungsgemäßen Haushaltssatzung ausgegangen werden.  
Die Festsetzungen der gemeindlichen Haushaltssatzung werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gliederung der Haushaltssatzung 

  
 

§ 
 

SATZUNGSREGELUNG 

1 

 
Ergebnisplan 
Gesamtbetrag der Erträge            
Gesamtbetrag der Aufwendungen  
 
Finanzplan  
(lfd. Verwaltungstätigkeit) 
Gesamtbetrag der Einzahlungen  
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 
(Investitionstätigkeit) 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
Gesamtbetrag der Auszahlungen  
 
(Finanzierungstätigkeit) 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
Gesamtbetrag der Auszahlungen  

 

2 
 
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 

 

3 
 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen 

 

4 

 
Jahresfehlbetrag im Ergebnisplan 
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 
Verringerung der allgemeinen Rücklage 
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Die Gliederung der Haushaltssatzung 

  
 

§ 
 

SATZUNGSREGELUNG 

5 
 
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 

 

6 
 
Steuersätze für die Gemeindesteuern 

 

7 
 
Haushaltsausgleich wieder hergestellt bis … 

 

8 
 
Örtliche Sonderregelungen 

 
Abbildung 57 „Die Gliederung der Haushaltssatzung“ 

 
Für den Rat der Gemeinde liegt eine beschlussfähige vollständige Haushaltssatzung mit ihren Anlagen nur vor, 
wenn diese alle gesetzlich vorgesehenen und erforderlichen Regelungen für die gemeindliche Haushaltswirt-
schaft enthält und ihr alle erforderlichen Anlagen beigefügt sind. Der Verzicht auf eine ausdrückliche Aufzählung 
dieser Anlagen in den haushaltsrechtlichen Vorschriften steht dem Gebot der Beachtung des Grundsatzes der 
Vollständigkeit jedoch nicht entgegen. Außerdem ist die örtliche Ausgestaltung der gemeindlichen Haushaltssat-
zung nach dem bekannt gegebenen und für verbindlich erklärten Muster vorzunehmen (vgl. Nummer 1.1.1 des 
Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.2 Der Begriff „Haushaltsjahr“ 
 
Durch die haushaltsrechtliche Vorschrift des § 78 Absatz 4 GO NRW wird unter Einbeziehung des Jährlichkeits-
prinzips als Haushaltsjahr das Kalenderjahr als Geschäftsjahr der Gemeinde bestimmt. Das Haushaltsjahr um-
fasst deshalb den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember, der der jahresbezogenen gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft zugrunde zu legen ist. Auf der Grundlage der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Haushalts-
satzung ist die haushaltswirtschaftliche Periode auf einen Bewirtschaftungszeitraum von zwölf Monaten ausge-
richtet, in der der gemeindliche Haushaltsplan auszuführen ist. Nach Ablauf des Haushaltsjahres bzw. der Perio-
de muss eine Abrechnung erfolgen und daher zum Abschlussstichtag 31. Dezember von der Gemeinde ein Jah-
resabschluss (vgl. § 95 GO NRW) aufgestellt werden.  
 
Durch die verbindliche Festlegung der zeitlichen Deckung des Haushaltsjahres mit dem Kalenderjahr werden die 
periodengerechte Zuordnung und Buchung von gemeindlichen Erträgen und Aufwendungen, der Rahmen der 
Buchungen von Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Rechnungsabgrenzung bestimmt. Durch die getroffe-
ne Regelung besteht außerdem eine Übereinstimmung der haushaltswirtschaftlichen Periode des gemeindlichen 
Haushalts mit den sonstigen öffentlichen Haushalten sowie mit dem Steuerjahr. Auch das in der Privatwirtschaft 
allgemein übliche Wirtschaftsjahr entspricht regelmäßig dem Kalenderjahr. Zudem besteht in der Forstwirtschaft 
ebenfalls kein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr (vgl. § 34 LFoG NRW).  
 
Die Übereinstimmung des betrieblichen Geschäftsjahres mit dem Kalenderjahr und dadurch mit dem gemeindli-
chen Haushaltsjahr besteht auch bei den meisten gemeindlichen Betrieben, die in den Gesamtabschluss der 
Gemeinde einzubeziehen bzw. zu konsolidieren sind. Die gemeindlichen Betriebe, die nach dem Handelsrecht 
Rechnung legen, können eigenverantwortlich ihr Geschäftsjahr bzw. Wirtschaftsjahr festlegen. In der betriebli-
chen Praxis wird das Wirtschaftsjahr regelmäßig für die gleiche Periode (Kalenderjahr) festgelegt, wie es für die 
Gemeinde als Haushaltsjahr gesetzlich bestimmt worden ist.  
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In Einzelfällen, in denen gemeindlichen Betriebe von diesem Zeitrahmen abweichen, ist vor Ort zu klären, welche 
Auswirkungen das auf die Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses hat. 
Es sind ggf. geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde bzw. ihre 
Abschlüsse benötigten Informationen zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden. Ein gleiches Geschäftsjahr von 
gemeindlicher Verwaltung und gemeindlichen Betrieben erleichtert daher die Zusammenführung der gemeindli-
chen Abschlüsse im Rahmen des Gesamtabschlusses der Gemeinde. 
 
 
1.3 Der Begriff „jährlich“ 
 
Nach der Vorschrift hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr, also jährlich, eine Haushaltssatzung zu erlassen. 
Diese Festlegung wird dadurch präzisiert, dass die Vorschrift die zeitliche Geltungsdauer der Haushaltssatzung 
bestimmt, denn diese tritt nach § 78 Absatz 3 Satz 1 GO NRW mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für 
das Haushaltsjahr. Außerdem wird ausdrücklich bestimmt, dass das Haushaltsjahr mit dem Kalenderjahr iden-
tisch ist (vgl. nach § 78 Absatz 4 GO NRW).  
 
Mit diesen Bestimmungen wird das im gemeindlichen Haushaltsrecht anzuwendende Jährlichkeitsprinzip dadurch 
näher bestimmt, dass die gemeindliche Haushaltswirtschaft sich immer auf ein Jahr beziehen soll. Diese Vorgabe 
hat z.B. bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 GO NRW zur Folge, dass trotz des Zeit-
rahmens von fünf Jahren immer jahresbezogene Planungsdaten zu ermitteln sind und der Haushaltsausgleich 
jährlich gegeben sein soll. Die Jährlichkeit gilt ebenso bei einer Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre, denn 
diese muss die Festsetzungen nach Jahren getrennt aufweisen (vgl. § 78 Absatz 3 Satz 2 GO NRW).  
 
 
1.4 Der Beschluss des Rates 
 
Die Pflicht der Gemeinde, für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen, wird dadurch erfüllt, dass 
der Rat der Gemeinde im Rahmen seiner gesetzlichen Zuständigkeit einen entsprechenden Beschluss fasst, 
denn er kann diese Aufgabe nicht übertragen (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW). Der Bürgermeister hat 
dabei dafür Sorge zu tragen, dass die gemeindliche Haushaltssatzung fristgerecht beschlossen wird (vgl. § 80 
Absatz 2 GO NRW). Er hat aber auch dafür zu sorgen, dass durch den Rat ein Beschluss über den Entwurf der 
Haushaltssatzung gefasst wird (vgl. § 80 Absatz 4 GO NRW).  
 
Diese Pflichten und Rechte kann der Bürgermeister aufgrund seiner Stellung innerhalb der Gemeinde durchset-
zen. Als Verantwortlicher für die gemeindliche Verwaltung trägt er die Verantwortung für den Entwurf der Haus-
haltssatzung (vgl. § 62 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Als Mitglied und Vorsitzender des Rates (Mitglied kraft Geset-
zes) muss er dafür sorgen, dass ein Beschluss über die gemeindliche Haushaltssatzung im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen gefasst wird (vgl. § 40 Absatz 2 Satz 3 GO NRW). Dem Bürgermeister steht dabei nicht das 
Recht zu, die Tagesordnung und die Beratungen so zu gestalten, dass ein Beschluss des Rates über den Entwurf 
der gemeindlichen Haushaltssatzung auf unbestimmte Zeit verschoben wird.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Festsetzungen in der Haushaltssatzung): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Festsetzungen und Haushaltsplan) 
 
2.0 Die Inhalte der Vorschrift 
 
Die gemeindliche Haushaltssatzung muss haushaltswirtschaftliche Rahmenfestsetzungen enthalten, die durch 
den Haushaltsplan näher ausgefüllt werden (vgl. Muster zu Nummer 1.1.1 des Runderlasses des Innenministeri-
ums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Bei den jeweiligen Festsetzungen in der Haushaltssatzung und den 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 78 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 437 

Veranschlagungen im Haushaltsplan sind zudem die einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu be-
achten, z. B. § 75 Absatz 2 GO NRW (Haushaltsausgleich). Zu den satzungsrechtlichen Festlegungen gehören 
jeweils die Summe (Gesamtbetrag) der gemeindlichen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnisplan der 
Gemeinde (vgl. § 2 GemHVO NRW). Auch die Summe (Gesamtbetrag) der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit aus dem 
gemeindlichen Finanzplan gehören dazu (vgl. § 3 GemHVO NRW).  
 
Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite, deren Aufnahme für gemeindliche Investitionen erforderlich ist 
(Kreditermächtigung), stellt ebenso eine Rahmenvorgabe dar, denn der in der Haushaltssatzung festgesetzte 
Gesamtbetrag wird durch eine Vielzahl von einzelnen Kreditaufnahmen bestimmt. Im gemeindlichen Finanzplan 
ist wiederum nur die satzungsmäßige Gesamtsumme der geplanten Kredite als voraussichtliche Einzahlung aus 
der Finanzierungstätigkeit veranschlagt ist. Des Weiteren ist der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigun-
gen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren erforderlich sind, als Rahmen-
vorgabe anzusehen, denn der gemeindliche Finanzplan enthält eine Vielzahl davon, weil diese Ermächtigungen 
bei den einzelnen jeweils betroffenen Investitionen der Gemeinde ausgewiesen werden sollen.  
 
 
2.1.1 Zu Nummer 1 (Festsetzungen aus dem Haushaltsplan): 
 
2.1.1.1 Zu Nummer 1a (Festsetzungen aus dem Ergebnisplan): 
 
Als Planungsinstrument ist der gemeindliche Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des Haushalts der Gemein-
de (vgl. § 2 GemHVO NRW). Er umfasst die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, die Finanzerträge und 
Finanzaufwendungen sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Das voraussichtliche Ressour-
cenaufkommen und der Ressourcenverbrauch der Gemeinde im Haushaltsjahr sollen dafür vollständig ermittelt 
werden. Auf dieser Grundlage werden in der gemeindlichen Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der Erträge und 
der Gesamtbetrag der Aufwendungen für das Haushaltsjahr festgesetzt. Dadurch lässt sich anhand möglicher 
Betragsunterschiede unmittelbar erkennen, ob die Gemeinde ihre Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 
75 Absatz 2 GO NRW erfüllt hat. Im Ergebnisplan wird dazu der Differenzbetrag als Jahresergebnis ausgewie-
sen, das entweder einen Überschuss (positiver Betrag) oder einen Fehlbetrag (negativer Betrag) dargestellt. 
 
In diesem Zusammenhang muss bei der Festsetzung des Gesamtbetrages in der gemeindlichen Haushaltssat-
zung keine Differenzierung nach ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie außerordentlichen Erträgen und 
Aufwendungen vorgenommen werden. Vielfach entstehen die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erst 
durch unplanbare Ereignisse im Haushaltsjahr (vgl. § 2 Absatz 1 Nummer 18 und 19 GemHVO NRW). Soweit die 
außerordentlichen Erträge und Aufwendungen aber planbar sind, z.B. bei einer geplanten Veräußerung eines 
gemeindlichen Betriebes, sind diese im Ergebnisplan zu veranschlagen. Außerdem sind die allgemeinen Pla-
nungsgrundsätze zu beachten (vgl. § 11 GemHVO NRW). 
 
 
2.1.1.2 Zu Nummer 1b (Festsetzungen aus dem Finanzplan): 
 
Der gemeindliche Finanzplan beinhaltet alle von der Gemeinde für das Haushaltsjahr geplanten Einzahlungen 
und Auszahlungen. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplans ist insbesondere aus den Besonderheiten der 
öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet, denn die Vorsorge für eine ausreichende 
Liquidität bzw. die Finanzmittelherkunft und die Finanzmittelverwendung ist unverzichtbar für die Ausführung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft.  
 
Die gemeindliche Haushaltssatzung muss daher bezogen auf den Finanzplan der Gemeinde den Gesamtbetrag 
der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, den Gesamtbetrag der Einzahlungen 
und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und den Gesamtbetrag aus der Finanzierungstätigkeit festsetzen 
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(vgl. § 3 GemHVO NRW). Dabei sind insbesondere die Verpflichtung der Gemeinde zur Sicherstellung der Finan-
zierung von Investitionen nach § 75 Absatz 6 GO NRW, aber auch die allgemeinen Planungsgrundsätze zu be-
achten (vgl. § 11 GemHVO NRW). 
 
 
2.1.1.3 Zu Nummer 1c (Festsetzung der Kreditermächtigung): 
 
In der jährlichen Haushaltssatzung der Gemeinde sind die von der Gemeinde für das Haushaltsjahr vorgesehe-
nen Kreditaufnahmen für Investitionen mit ihrem Gesamtbetrag festzusetzen. Diese besondere Festsetzung stellt 
als Kreditermächtigung eine Erlaubnis für die gemeindliche Verwaltung dar, bei einem tatsächlichem Zahlungs-
bedarf für Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr und nach der Prüfung, ob eine andere Finanzierung nicht 
möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre, das erforderliche Fremdkapital bis zu der festgesetzten Höhe 
aufnehmen zu können. Der satzungsmäßig festgesetzte Gesamtbetrag soll dabei gewährleisten, dass die ge-
meindlichen Verpflichtungen aus solchen Geschäften auch künftig noch mit der Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
in Einklang stehen. 
 
Die Höhe der Kreditermächtigung als Fremdfinanzierungsbedarf ist dabei einerseits abhängig von der für das 
Haushaltsjahr vorgesehenen Anschaffung von Vermögensgegenständen, für die im vorgesehenen Umfang im 
Finanzplan Auszahlungen aus der gemeindlichen Investitionstätigkeit veranschlagt sein müssen. Andererseits 
aber auch von den Einzahlungen aus der gemeindlichen Investitionstätigkeit, z.B. Einzahlungen aus Zuwendun-
gen für gemeindliche Investitionen, und von den verfügbaren Eigenmitteln der Gemeinde. Die Kreditermächtigung 
für Kredite für Investitionen umfasst dabei nicht die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung nach § 89 
GO NRW, für die in der gemeindlichen Haushaltssatzung ein Höchstbetrag gesondert festzusetzen ist (vgl. § 78 
Absatz 2 Nummer 3 GO NRW).  
 
Durch die besondere Satzungsregelung wird insbesondere auch verdeutlicht, dass die von der Gemeinde zu 
beschaffenden Finanzmittel, die in der Rangfolge der Finanzmittel nach § 77 GO NRW vor den Investitionskredi-
ten liegen, nicht ausreichen, um die gemeindlichen Aufgaben im betreffenden Haushaltsjahr in ausreichendem 
Maße zu erfüllen. Die satzungsmäßige Festsetzung für Investitionskredite darf zudem nur den Gesamtbetrag 
ausweisen, der sich durch den Bedarf für die örtliche Aufgabenerfüllung ergibt und der im gemeindlichen Haus-
haltsplan bedarfsgerecht veranschlagt worden ist, jedoch nicht auch den Bedarf, der möglicherweise bei den 
gemeindlichen Betrieben besteht.  
 
Mit der Festsetzung der Kreditermächtigung in der gemeindlichen Haushaltssatzung ist zudem nicht unmittelbar 
eine Ermächtigung zur Aufnahme der einzelnen Kredite verbunden (vgl. § 86 GO NRW). Die Aufnahme der ein-
zelnen Kredite bedarf ggf. noch einer Beteiligung des Rates der Gemeinde, soweit nicht vor Ort die Kreditauf-
nahme als Geschäft der laufenden Verwaltung gilt (vgl. § 41 Absatz 3 GO NRW). Mit der Festsetzung in der ge-
meindlichen Haushaltssatzung wird zudem keine Entscheidung darüber getroffen, in welcher Währung die ge-
meindlichen Kredite für Investitionen aufzunehmen sind. Die voraussichtlichen Einzahlungen aus der Aufnahme 
von Investitionskrediten nach § 86 GO NRW sind im gemeindlichen Finanzplan zu veranschlagen (vgl. §§ 3 und 
11 GemHVO NRW). Die gleichzeitige Festsetzung der Kreditermächtigung in der gemeindlichen Haushaltssat-
zung bedeutet dabei keine Doppelerfassung der Investitionskredite, sondern nur deren Zusammenfassung im 
Sinne der Ermächtigungen zur Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft.  
 
Die Gemeinde kann die geplanten Kredite daher unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten sowohl in Euro-
Währung als auch in fremder Währung aufnehmen. In solchen Fällen wird das Kreditvolumen i.d.R. nicht in Euro 
bemessen, sondern in einer anderen Währung, z.B. Schweizer Franken, Japanischer Yen, und kommt in dieser 
Währung oftmals auch zur Auszahlung. Es kann ein in fremder Währung aufgenommener Kredit gleichwohl aber 
auch in Euro zur Auszahlung kommen. Die Gemeinde hat in ihrer Haushaltssatzung den Gesamtbetrag der Kredi-
termächtigung immer in Euro anzugeben. Soweit im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung keine Kredite 
für gemeindliche Investitionen vorgesehen werden, soll die gemeindliche Haushaltssatzung eine entsprechende 
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Festlegung als Alternative zur ansonsten vorzunehmenden Festlegung enthalten, denn das Muster für die ge-
meindliche Haushaltssatzung ist für verbindlich erklärt worden (vgl. Nr. 1.1.1 des Runderlasses des Innenministe-
riums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300 und § 2 in der Anlage 1 „Muster für die Haushaltssatzung“). 
 
  
2.1.1.4 Zu Nummer 1d (Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen): 
 
Mit der Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen wird der gemeindlichen Verwaltung 
im Rahmen der Investitionstätigkeit das Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszah-
lungen für Investitionen belasten ermöglicht (vgl. § 85 GO NRW i.V.m. § 13 GemHVO NRW). Ihre Veranschla-
gung ist vielfach bei mehrjährigen Investitionsmaßnahmen sinnvoll und sachgerecht, um keine unnötige Unter-
brechung der Durchführung einer Maßnahme aus haushaltsrechtlichen Gründen zu riskieren. Damit die Inan-
spruchnahme der vom Rat der Gemeinde getroffenen Festsetzungen, die sich auf künftige Haushaltsjahre aus-
wirken, auch in diesen Haushaltsjahren nachvollziehbar bleibt, ist dem Haushaltsplan jährlich eine jahresbezoge-
ne Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen beizufügen (vgl. § 1 Absatz 2 Nummer 4 i.V.m. § 13 GemH-
VO NRW).  
 
Die Festsetzung und auch die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen sind nicht erforderlich für die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung, auch wenn diese Geschäfte, z.B. der Abschluss von Mietverträgen oder 
Personalentscheidungen, sich belastend auf künftige Haushaltsjahre auswirken können. Die Summe der im Er-
gebnisplan veranschlagten Aufwandsermächtigungen, z.B. für Miet-, Leasing- und PPP-Geschäfte, die zu lang-
fristigen Belastungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft führen, darf nicht die finanzielle Leistungskraft der 
Gemeinde übersteigen. Soweit im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung keine Verpflichtungsermächti-
gungen vorgesehen werden, soll die gemeindliche Haushaltssatzung eine entsprechende Festlegung als Alterna-
tive zur ansonsten vorzunehmenden Festlegung enthalten, denn das Muster für die gemeindliche Haushaltssat-
zung ist für verbindlich erklärt worden (vgl. Nr. 1.1.1 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; 
SMBl. NRW. 6300 und § 3 in der Anlage 1 „Muster für die Haushaltssatzung“). 
 
 
2.1.2 Zu Nummer 2 (Verzehr des Eigenkapitals):  
 
2.1.2.1 Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 
 
Die Gemeinde muss in ihrer Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr die vorgesehene Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage (vgl. 75 Absatz 3 GO NRW) festsetzen, wenn der gemeindliche Ergebnisplan ein negatives 
Jahresergebnis aufweist (vgl. § 3 GemHVO NRW) und die Ausgleichsrücklage (vgl. § 75 Absatz 3 GO NRW) 
dafür in Anspruch genommen werden soll, weil diese noch nicht ausgeschöpft ist. Einer solchen Festsetzung ist 
immer der Vorrang vor einer Festsetzung der Verringerung der allgemeinen Rücklage zu geben, denn die Ge-
meinde ist in den Fällen sie den Ausgleich zwischen den jahresbezogenen Erträgen und Aufwendungen nach § 
75 Absatz 2 Satz 2 GO NRW (originärer Haushaltsausgleich) nicht erreicht zunächst verpflichtet, den jahresbezo-
genen Ausgleich unter Einbeziehung der Ausgleichsrücklage herzustellen, der dann als „fiktiver“ Haushaltsaus-
gleich gilt und keiner Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedarf (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW). 
 
Die Einbeziehung der Ausgleichsrücklage in den Haushaltsausgleich zeigt eine als allgemein vertretbar angese-
hene Inanspruchnahme des gemeindlichen Eigenkapitals auf, denn die Grundverpflichtung, dass im Haushalts-
jahr die voraussichtlichen Erträge die Höhe der vorgesehenen Aufwendungen erreichen sollen, wird von der Ge-
meinde nicht erfüllt. Durch das voraussichtlich entstehende negative Jahresergebnis kommt es dazu, dass die 
vorhandene Substanz der Gemeinde im entsprechenden Umfang aufgezehrt wird. Über die mögliche Inan-
spruchnahme der Ausgleichsrücklage als der Verzehr des gemeindlichen Eigenkapitals hinaus muss deshalb die 
weitere Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals in einer besonderen Anlage zum gemeindlichen Haushalts-
plan dargestellt werden (vgl. § 1 Absatz 2 Nummer 7 GemHVO NRW).  
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Sofern im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung keine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vorge-
sehen wird und daher keine Verringerung der allgemeinen Rücklage erfolgen wird, kann die gemeindliche Haus-
haltssatzung unabhängig von der ggf. vorgesehenen eine entsprechende Festlegung als Alternative zur ansons-
ten vorzunehmenden Festlegung enthalten, denn das Muster für die gemeindliche Haushaltssatzung ist für ver-
bindlich erklärt worden (vgl. Nr. 1.1.1 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 
6300 und § 4 in der Anlage 1 „Muster für die Haushaltssatzung“). 
 
 
2.1.2.2 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage 
 
2.1.2.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde muss in ihrer Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr die geplante Verringerung der allgemeinen 
Rücklage festsetzen (vgl. § 75 Absatz 4 GO NRW) festsetzen, wenn der gemeindliche Ergebnisplan ein negatives 
Jahresergebnis aufweist (vgl. § 3 GemHVO NRW). Eine solche Sachlage ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag 
der gemeindlichen Erträge nicht mehr die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen der Gemeinde erreicht 
(vgl. § 75 Absatz 2 Satz 2 GO NRW) und die Ausgleichsrücklage von der Gemeinde bereits vollständig ausge-
schöpft worden ist (vgl. § 75 Absatz 3 GO NRW).  
 
In den Fällen, in denen ein Fehlbedarf im gemeindlichen Ergebnisplan jedoch noch teilweise durch eine Inan-
spruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, kommt es auch neben der Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage auch zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage. Bei einer solchen Sachlage besteht 
dann kein fiktiver Haushaltsausgleich mehr, selbst wenn die Ausgleichsrücklage überwiegend in Anspruch ge-
nommen worden ist. Der gemeindliche Haushalt kann nur dann noch als ausgeglichen gelten, wenn der Fehlbe-
darf im Ergebnisplan allein durch den Bestand in der Ausgleichsrücklage „gedeckt“ werden kann (vgl. § 75 Absatz 
2 Satz 2 GO NRW).  
 
Ein solcher Fehlbedarf stellt regelmäßig eine Vorbelastung für das gemeindliche Haushaltsjahr und ggf. weitere 
Haushaltsjahre dar und wirkt sich daher auch unmittelbar auf die wirtschaftliche Lage der Gemeinde aus. Diese 
Verringerung des Eigenkapitals wird daher als so gewichtig angesehen, dass dazu die Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde der Gemeinde erforderlich ist (vgl. § 75 Absatz 4 Satz 1 GO NRW). Die Aufsichtsbehörde kann 
dabei ihre Genehmigung unter Bedingungen und mit Auflagen erteilen (vgl. § 75 Absatz 4 Satz 3 GO NRW). In 
den Fällen, in denen aufgrund der von der Gemeinde für mehrere Haushaltsjahre geplanten Fehlbedarfe erhebli-
che Einschränkungen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft erwartet werden, kann für die Aufsichtsbehörde 
die Verpflichtung entstehen, von der Gemeinde die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 
GO NRW zu verlangen (vgl. § 75 Absatz 4 Satz 3 GO NRW).  
 
Soweit im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung keine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgese-
hen wird, soll vor Ort über eine entsprechende Festlegung als Alternative zur ansonsten vorzunehmenden Fest-
legung in der gemeindlichen Haushaltssatzung entschieden werden. Das Muster für die gemeindliche Haushalts-
satzung ist zwar für verbindlich erklärt worden (vgl. Nr. 1.1.1 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005; SMBl. NRW. 6300 und § 4 in der Anlage 1 „Muster für die Haushaltssatzung“), ohne Verringerung 
der allgemeinen Rücklage besteht aber durchaus die Möglichkeit, an dieser Stelle auch eine Inanspruchnahme 
der Ausgleichsrücklage festzusetzen. 
 
 
2.1.2.2.2 Kein Verwaltungsverfahren neben der Anzeige der Haushaltssatzung 
 
Für die Erteilung der Genehmigung der Verringerung der allgemeinen Rücklage durch die Aufsichtsbehörde soll 
kein eigenständiges Verwaltungsverfahren durchgeführt werden. Vielmehr ist zu erteilende Genehmigung zur 
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Verringerung der allgemeinen Rücklage durch die Aufsichtsbehörde ein wichtiger Gegenstand des Anzeigever-
fahrens der Haushaltssatzung durch die Gemeinde. Dieser Zusammenhang besteht schon allein deshalb, weil die 
Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 78 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW einer Festsetzung in der ge-
meindlichen Haushaltssatzung bedarf. Die Notwendigkeit von zwei, ggf. parallel laufenden Verwaltungsverfahren 
(ein Anzeige- und ein Genehmigungsverfahren) lässt sich aus der Verbindung der §§ 75, 78 und 80 GO NRW für 
die Anzeige der Haushaltssatzung der Gemeinde nicht herleiten.  
 
Die Entscheidung des Rates über die Verringerung der allgemeinen Rücklage im Rahmen seines Beschlusses 
über die jährliche Haushaltssatzung nach § 78 GO NRW belegt vielmehr, dass es nur ein Verfahren im Rahmen 
der Anzeige der Haushaltssatzung der Gemeinde geben kann. Im gemeindlichen Haushaltsrecht war es immer 
die Regel, dass die Aufsichtsbehörde über haushaltsplanmäßige Erfordernisse im Rahmen einer Anzeige der 
Haushaltssatzung der Gemeinde zu entscheiden hat, selbst wenn andere Genehmigungserfordernisse bestehen, 
z. B. bei der Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (vgl. § 76 i.V.m. § 80 GO 
NRW). Die ausdrückliche Antragsregelung in § 75 Absatz 4 GO NRW dient daher sachlogisch nur der Festlegung 
des Fristbeginns für die Genehmigungsfiktion im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung der Gemeinde ge-
genüber ihrer Aufsichtsbehörde nach § 80 Absatz 5 GO NRW. 
 
Die Aufsichtsbehörde der Gemeinde ist dabei gehalten, die Anzeige der Haushaltssatzung der Gemeinde auf 
genehmigungspflichtige Sachverhalte zu prüfen und ggf. weitere Informationen oder Unterlagen von der Gemein-
de nachzufordern, z.B. wenn in der Anzeige der Haushaltssatzung der Gemeinde die Genehmigung zur Verringe-
rung der allgemeinen Rücklage nicht gesondert durch die Gemeinde beantragt worden ist oder ist dieses von ihr 
nicht auf eine andere Weise in ihrer Anzeige der Haushaltssatzung ausgeführt ist. Sind genehmigungspflichtige 
Sachverhalte gegeben, aber in der Anzeige nicht ausdrücklich dargestellt oder ist darin nicht ausdrücklich eine 
Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rücklage beantragt, hat die Aufsichtsbehörde eine Auslegung 
der gemeindlichen Anzeige nach den in Verwaltungsverfahren üblichen Regeln vorzunehmen.  
 
 
2.1.3 Zu Nummer 3 (Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung): 
 
2.1.3.1 Die Ermittlung des Höchstbetrages 
 
Dem Gebot in § 75 Absatz 6 GO NRW, die Liquidität der Gemeinde sicherzustellen, damit die gemeindlichen 
Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr bei ihrer Fälligkeit erfüllt werden können, kann die Gemeinde nur 
nachkommen, wenn es ihr ermöglicht wird, zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen und bei Bedarf auch 
eine vorübergehende Fremdfinanzierung vorzunehmen. Es bedarf dazu einer gesonderten Ermächtigung des 
Rates der Gemeinde zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, um bei Bedarf die auftretenden Aus-
zahlungsverpflichtungen zu decken, wenn z. B. durch die üblichen Finanzquellen der Gemeinde eine ausreichen-
de Liquidität zeitgerecht nicht möglich ist.  
 
Der jahresbezogene Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung, der im Rahmen der Ausführung der gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft im neuen Haushaltsjahr benötigt wird, ist im Zeitpunkt der gemeindlichen Haushaltspla-
nung i.d.R. hinsichtlich seines Höhe nicht betragsgenau bestimmbar. Oftmals ist das Volumen von verschiede-
nen, meistens erst im Ablauf des Haushaltsjahres auftretenden Faktoren abhängig, sodass der tatsächliche Li-
quiditätsbedarf der Gemeinde sich sowohl hinsichtlich seiner Höhe als auch seiner Laufzeit regelmäßig nur ta-
gesaktuell ergibt.  
 
Der satzungsrechtliche Höchstbetrag stellt dabei eine Bestandsgröße dar, die nicht überschritten werden darf. In 
Abhängigkeit von den Laufzeiten der Kredite besteht daher keine Begrenzung bezogen auf den Umfang der Ein-
zahlungen aus der Kreditaufnahme und den Auszahlungen wegen der Tilgungen, wenn dadurch der Höchstbe-
trag als Bestandsgröße nicht überschritten wird. Die einzelnen Kreditaufnahmen der Gemeinde sind dabei dann 
nominal zusammenzurechnen, wenn sie sich in zeitlicher Hinsicht überschneiden. Außerdem dürfen in den 
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Höchstbetrag nur die Kreditaufnahmen für die eigenen haushaltsmäßigen Auszahlungsverpflichtungen und nicht 
Kreditaufnahmen für andere Zwecke einfließen, z. B. zur Verstärkung der Liquidität in einem Liquiditätsverbund. 
Für die Gemeinde besteht daher eine unterjährige Überprüfungspflicht, ob der in der Haushaltssatzung festge-
setzte Höchstbetrag nicht überschritten wurde und nicht für andere Zwecke verwendet wird. 
 
Der mögliche Bedarf an kurzfristigen Krediten für das Haushaltsjahr ist deshalb unter Berücksichtigung der örtli-
chen Finanzverhältnisse zu schätzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass möglicherweise mehrere Liquiditätskre-
dite nebeneinander bestehen können. Deren Umfang muss von dem Höchstbetrag abgedeckt sein. Es gilt des-
halb, einen möglichst zutreffenden Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung für das 
Haushaltsjahr zu bestimmen. Dabei ist zu beachten, dass der Betragsermittlung nur die Zahlungsvorgänge im 
Rahmen der eigenen im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungen zugrunde gelegt werden dürfen. Die 
Finanzierung von Dritten oder eine andere Zwecksetzung, z. B. die Beteiligung der Gemeinde am Cashpooling, 
dürfen dabei nicht in die Ermittlung des Höchstbetrages einbezogen werden. Die Gemeinde würde dadurch dann 
Kredite zur Liquiditätssicherung oberhalb ihres eigenen haushaltsmäßigen Bedarfs aufnehmen.  
 
Die Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung durch die Gemeinde muss deshalb die im 
Haushaltsjahr voraussichtlich entstehenden Zahlungsströme und andere örtliche Gegebenheiten berücksichtigen, 
die sich auf den gemeindlichen Zahlungsverkehr auswirken. Ausgehend von den Zeiträumen der gemeindlichen 
Liquiditätsplanung müssen aus der mehrjährigen Erfahrung monats-, wochen- oder ggf. auch tagesgenaue Zah-
lungen geschätzt werden, durch die sich der Höchstbetrag bestimmen lässt. Einige mögliche Planungszeiträume 
werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Höchstbetrag bei Liquiditätskrediten  
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           Abbildung 58 „Die Ermittlung des Höchstbetrages an Liquiditätskrediten“ 
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Der Grundsatz der Vollständigkeit sollte im Rahmen der gemeindlichen Liquiditätsplanung eine ausreichende 
Beachtung finden, denn je weniger Zahlungsströme von der Gemeinde in die von ihr vorgesehene Planungszeit 
einbezogen werden, desto ungenauer sind die Aussagen zur Liquiditätsentwicklung der Gemeinde. Auch der 
Grundsatz der Zeitpunktgenauigkeit ist dabei für die Gemeinde von erheblicher Bedeutung. 
 
Der ermittelte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist dann in der gemeindlichen Haushaltssatzung 
festzusetzen. In den Fällen, in denen im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung keine Festsetzung über 
Kredite zur Liquiditätssicherung vorgesehen wird, soll an der entsprechenden Stelle dann eine alternative Festle-
gung enthalten, denn das Muster für die gemeindliche Haushaltssatzung ist für verbindlich erklärt worden (vgl. Nr. 
1.1.1 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
 
2.1.3.2 Die Inanspruchnahme der Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
Die Kredite zur Liquiditätssicherung stellen für die Gemeinde kurzfristiges Fremdkapital und der in der Haushalts-
satzung festgesetzte Höchstbetrag stellt eine örtliche Schätzgröße aus den Erfahrungswerten der Gemeinde dar. 
Diese Ermächtigung beinhaltet das Recht, jeweils bei Bedarf innerhalb des Haushaltsjahres die notwendigen 
Kredite zur Liquiditätssicherung im vom Rat gesetzten Rahmen aufzunehmen. Die Summe der aufgenommenen 
Kredite zur Liquiditätssicherung darf an keinem Tag des Haushaltsjahres den Höchstbetrag nach der gemeindli-
chen Haushaltssatzung überschreiten.  
 
Die einzelnen Kreditaufnahmen sind dafür nur dann nominal zusammenzurechnen, wenn sie sich zeitlich über-
schneiden. Diese Gesamtbetrachtung gilt auch dann, wenn statt der Aufnahme einzelner Kredite der Gemeinde 
insgesamt ein oder mehrere Überziehungs- oder Kontokorrentkredite der Gemeinde eingeräumt wurden. Deshalb 
ist zu beachten, dass der in der gemeindlichen Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag die Höchstgrenze für 
alle Arten der kurzfristen Verstärkung von Zahlungsmitteln der Gemeinde darstellt, soweit diese gemeindliche 
Kredite zur Liquiditätssicherung sind.  
 
Es bedarf in diesem Zusammenhang immer einer Abstimmung über die Abwicklung der gemeindlichen Geldge-
schäfte und der Festlegung von Verantwortlichkeiten zwischen den Beteiligten. Dieser Bedarf besteht insbeson-
dere dann, wenn eine Gemeinde einen Liquiditätsverbund bzw. ein Cashpooling mit einem Masteraccountkonto 
zwischen der Verwaltung und den Betrieben einrichtet, sodass auch die ggf. beauftragte Bank einzubeziehen ist. 
In den Fällen, in denen in einem solchen Liquiditätsverbund die Abwicklung der Geldgeschäfte über die Kernver-
waltung der Gemeinde erfolgen soll, tritt die Gemeinde für die rechtlich selbstständigen gemeindlichen Betriebe 
als „innere“ Bank auf. Ein solcher Liquiditätsverbund darf zudem nicht dazu führen, dass die Gemeinde Kredite 
zur Liquiditätssicherung oberhalb ihres eigenen haushaltsmäßigen Bedarfs aufnimmt.     
 
 
2.1.3.3 Kredite zur Liquiditätssicherung und Haushaltsplan 
 
Die Kredite zur Liquiditätssicherung werden von der Gemeinde wegen ihrer zeitweilig bestehenden mangelnden 
Zahlungsfähigkeit aufgenommen. Daher besteht dazu kein unmittelbarer Zusammenhang mit den im Haushalts-
plan veranschlagten Erträgen der Gemeinde (vgl. § 2 i.V.m. § 11 GemHVO NRW). Ein negativer Saldo aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (vgl. § 3 GemHVO NRW) macht zwar deutlich, dass die Gemeinde im 
Haushaltsjahr voraussichtlich Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt, dieser Saldo stellt jedoch nicht gleichzeitig 
den Betrag dar, der vorübergehend tatsächlich zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 
insgesamt benötigt wird.  
 
Der täglich zu ermittelnde Liquiditätsbedarf und das daraus ggf. entstehende Erfordernis, Kredite zur Liquiditäts-
sicherung aufzunehmen und auch unterjährig wieder zurückzuzahlen, bringen es mit sich, dass eine zum Stichtag 
des Jahresabschlusses möglicherweise noch bestehende Rückzahlungsverpflichtung im Rahmen der Haushalts-
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planung betragsmäßig nicht genau vorher bestimmbar ist. Dieser Sachverhalt und die Sachlage, dass die Einzah-
lungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung keine haushaltsmäßigen Finanzierungsmittel darstellen, ist u.a. der 
Anlass dafür, auf die Vorgabe einer Veranschlagung von Krediten zur Liquiditätssicherung im gemeindlichen 
Finanzplan durch eine gesonderte Haushaltsposition zu verzichten.  
 
Die für entbehrlich angesehene Veranschlagung im gemeindlichen Finanzplan steht jedoch einem Nachweis der 
Zahlungen aus der Aufnahme und den Tilgungen der gemeindlichen Kredite zur Liquiditätssicherung in der Fi-
nanzrechnung der Gemeinde als in Anspruch genommene „Betriebsmittel“ zur Sicherung der gemeindlichen 
Liquidität nicht entgegen (vgl. § 39 GemHVO NRW). In den Fällen, in denen zum Stichtag des gemeindlichen 
Jahresabschlusses noch eine Rückzahlungsverpflichtung der Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur 
Liquiditätssicherung besteht, muss die Gemeinde diese Verpflichtung betragsmäßig in der gemeindlichen Finanz-
rechnung nachweisen und in der gemeindlichen Bilanz gesondert unter dem Posten „Verbindlichkeiten aus Kredi-
ten zur Liquiditätssicherung ansetzen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.3 GemHVO NRW).    
 
 
2.1.4 Zu Nummer 4 (Festsetzung der Steuersätze): 
 
2.1.4.1 Die Inhalte der Festsetzung 
 
In ihre Haushaltssatzung hat die Gemeinde die örtlichen Steuersätze, die von der Gemeinde festzusetzen sind 
und die im Haushaltsjahr gelten sollen, aufzunehmen, soweit die gemeindlichen Steuersätze nicht in einer geson-
derten i.d.R. mehrjährig geltenden Steuersatzung geregelt werden. Die Finanzhoheit der Gemeinde besteht in 
diesen Fällen darin, dass die Gemeinde in eigener Verantwortung die notwendigen Regelungen über die Erhe-
bung von Abgaben trifft (vgl. § 3 KAG NRW).  
 
Die Gemeinde muss dabei die festzulegenden Hebesätze, z.B. für die Grundsteuer und Gewerbesteuer, nach 
realistischen Gesichtspunkten vor Ort bestimmen und dabei nicht nur nach ihren eigenen Interessen handeln, 
sondern auch auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht nehmen (vgl. § 10 Satz 2 
GO NRW). Die Festsetzung der Hebesätze durch die Gemeinde ist deshalb kein Selbstzweck, sondern einge-
bunden in die Berechtigung „Steuererhebung“, die der Gemeinde gesetzlich zusteht. Dieser Status dient u.a. 
auch der Finanzmittelbeschaffung der Gemeinde.  
 
 
2.1.4.2 Die Steuersätze für die Realsteuern 
 
Zu den gemeindlichen Steuersätzen, die von der Gemeinde für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind, gehö-
ren die Hebesätze für die örtlichen Realsteuern, d.h. die Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzten Grundstücken (Grundsteuer A), die Grundsteuer von weiteren Grundstücken (Grundsteuer B) und die 
Gewerbesteuer (vom Ertrag und Kapital). Für die Grundsteuer ist den Gemeinden im Rahmen des Grundsteuer-
gesetzes das Heberecht eingeräumt worden und setzt den Hebesatz fest (vgl. § 1 Absatz 1 und § 25 Absatz 1 
GrStG). Die Gemeinde kann daher bestimmen, mit welchem Von-Hundert-Satz des Steuermessbetrages oder 
des Zerlegungsanteils die Grundsteuer erhoben werden soll. Für die Erhebung der Gewerbesteuer gilt in entspre-
chender Weise § 4 Absatz 1 und § 16 GewStG). 
 
Der Gemeinde ist es im Rahmen ihrer Steuererhebung freigestellt, die Festsetzung der Hebesätze für ein Jahr 
oder mehrere Jahre vorzunehmen. Sie kann den Hebesatz jedoch höchstens für den Hauptveranlagungszeitraum 
der Steuermessbeträge festsetzen und muss diesen Beschluss bis zum 30. Juni eines Kalenderjahres fassen 
(vgl. z.B. § 25 Absatz 2 und 3 GrStG). Solche Festsetzungen müssen von der Gemeinde jedoch immer bezogen 
auf die einzelnen Realsteuerarten vorgenommen werden. Die Festsetzung gilt dann zudem, auch rückwirkend, für 
das ganze Haushaltsjahr. In Einzelfällen bedarf es ggf. zur gemeindlichen Haushaltssatzung einer Nachtragssat-
zung nach § 81 GO NRW, wenn die Hebesätze der Gemeinde neu festgelegt bzw. verändert werden sollen. 
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2.1.5 Zu Nummer 5 (Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs): 
 
Die Gemeinden, die zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW verpflichtet sind, 
müssen in ihrer Haushaltssatzung das Jahr bestimmen, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. 
Diese Festlegung verbindet die Regelung über das Haushaltssicherungskonzept mit der Bestimmung über den 
Haushaltsausgleich (vgl. § 75 Absatz 2 und § 76 GO NRW). Der Rat der Gemeinde wird dadurch verpflichtet, den 
nächstmöglichen Zeitpunkt festzusetzen, bis zu dem die Gemeinde den Haushaltsausgleich wieder hergestellt hat 
(vgl. § 76 Absatz 1 Satz 1 GO NRW).  
 
Der Rat soll aber auch im Rahmen seiner Zuständigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen (vgl. § 41 
Absatz 1 Buchstabe h GO NRW). Das Haushaltssicherungskonzept bedarf dabei der aufsichtsbehördlichen Ge-
nehmigung, denn der auslösende Fehlbedarf bzw. Fehlbetrag im Haushaltsjahr oder in den drei folgenden Pla-
nungsjahren führt zur Verringerung des Eigenkapitals in Form der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage 
(vgl. § 76 Absatz 2 GO NRW).  
 
Das Instrument „Haushaltssicherungskonzept“ soll daher zukunftsorientiert als Sanierungskonzept dienen, um 
durch darin enthaltene effektive Konsolidierungsmaßnahmen die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
und den Haushaltsausgleich wieder herzustellen und dauerhaft zu sichern. Diese Vorgaben erfordern vom Rat 
der Gemeinde bzw. von den Verantwortlichen in der Gemeinde, ebenfalls ein Sanierungscontrolling einzurichten, 
um den erforderlichen Sanierungserfolg, ggf. auch in Teilschritten, zu messen und die notwendigen Konsequen-
zen für die weitere wirtschaftliche Entwicklung daraus zu ziehen.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Weitere Vorschriften in der Haushaltssatzung): 
 
2.2.1 Die Inhalte der Vorschrift 
 
Die jährliche Haushaltssatzung der Gemeinde kann weitere ortsbezogene Vorschriften enthalten. Solche Vor-
schriften müssen einen Bezug zur Haushaltswirtschaft der Gemeinde haben, für das jeweilige Haushaltsjahr von 
Bedeutung sein und nicht bereits zum Regelungsgegenstand einer anderen Satzung der Gemeinde gemacht 
worden sein, z. B. der Hauptsatzung der Gemeinde. Die sachliche Erweiterung der Haushaltssatzung ermöglicht, 
besondere örtliche Sachverhalte oder Gegebenheiten, die von Bedeutung für die Haushaltswirtschaft der Ge-
meinde im Haushaltsjahr sind, satzungsrechtlich zu regeln bzw. festzulegen.  
 
Als weitere Vorschriften der gemeindlichen Haushaltssatzung kommen daher örtliche Regelungen in Betracht, die 
sich auf Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans (vgl. § 2 GemHVO NRW), auf Einzahlungen und Auszah-
lungen des Finanzplans (vgl. § 3 GemHVO NRW), auf den Stellenplan des Haushaltsjahres (vgl. § 74 Absatz 2 
GO NRW i.V.m. § 8 GemHVO NRW) sowie auf das Haushaltssicherungskonzept (vgl. § 76 GO NRW i.V.m. § 5 
GemHVO NRW) beziehen. Weitere ortsbezogene Vorschriften können erforderliche Vorbehalte für die Inan-
spruchnahme von Ermächtigungen, z.  B. das vorherige Einholen der Zustimmung des Kämmerers sein, für das 
dann festzulegen ist, auf was sich dieses im Einzelfall bezieht, z.B. auf das gesamte Volumen bestimmter im 
gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagter Ermächtigungen oder einen Teil davon, wenn z. B. ein bestimmtes 
Volumen bereits in Anspruch genommen worden ist. 
 
Die Gemeinde muss sich bei der Ausgestaltung ortsbezogene Vorschriften im Rahmen der geltenden Rechtsvor-
schriften bzw. haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen bewegen. Sie muss aber auch das Bepackungsverbot 
beachten, nach dem die Haushaltssatzung der Gemeinde nur zweckbezogene Bestimmungen zur Haushaltsaus-
führung durch die gemeindliche Verwaltung (sachliches Bepackungsverbot) sowie zeitbezogene Bestimmungen, 
die nicht die Geltungsdauer der Haushaltssatzung überschreiten (zeitliches Bepackungsverbot), enthalten dürfen.  
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Für den gemeindlichen Haushaltsplan gelten diese Vorgaben entsprechend. Soweit Ausnahmen von den zuletzt 
genannten Verboten bestehen, z. B. die Regelungen über die Geltungsdauer von Kreditermächtigungen (vgl. § 86 
Absatz 2 GO NRW und die Geltungsdauer von Verpflichtungsermächtigungen (vgl. § 85 Absatz 2 GO NRW) sind 
diese Ausnahmen durch den Gesetzgeber festgelegt worden. Sie liegen dadurch außerhalb der haushaltsrechtli-
chen Zuständigkeit des Rates der Gemeinde. 
 
 
2.2.2 Die Ausweispflicht für Sperrvermerke 
 
Nach der Vorschrift des § 23 Absatz 2 GemHVO NRW  sind die für die Bewirtschaftung festgelegten Sperrvermer-
ke oder andere besondere Bestimmungen sind, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans festste-
hen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen. Damit wird die erforderliche Transparenz über 
die Vorgaben für die Ausführung des Haushaltsplans geschaffen und die Beachtung der erlassenen Bewirtschaf-
tungsbestimmungen gesichert werden. In diesem Zusammenhang erhält der Rat im Rahmen des Entwurfs der 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen die notwendige Kenntnis der von der Verwaltung vorgeschlagenen Sperr-
vermerke oder anderer besonderer Bestimmungen. Der Rat kann solche Bestimmungen im Rahmen seines 
Budgetrechts übernehmen, ändern oder ergänzen. Er kann aber auch eine Initiative ergreifen und aus seiner 
Sicht weitere oder andere notwendige Vorgaben setzen. 
 
Die jährliche Haushaltssatzung der Gemeinde kann nach § 78 Absatz 2 Satz 2 GO NRW weitere ortsbezogene 
Vorschriften enthalten, wenn diese einen Bezug zur Haushaltswirtschaft der Gemeinde haben, für das jeweilige 
Haushaltsjahr von Bedeutung sind und nicht bereits Regelungsgegenstand einer anderen Satzung der Gemeinde 
sind, z. B. der Hauptsatzung der Gemeinde. Weitere ortsbezogene Vorschriften können erforderliche Vorbehalte 
für die Inanspruchnahme von Ermächtigungen sein, z. B. das vorherige Einholen der Zustimmung des Kämme-
rers. Die Gemeinde muss sich bei der Ausgestaltung ortsbezogene Vorschriften im Rahmen der geltenden 
Rechtsvorschriften bewegen.  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Bindungswirkung der Haushaltssatzung): 
 
3.1 Zu Satz 1 (In-Kraft-Treten und Geltung der Haushaltssatzung): 
 
3.1.1 Das Inkrafttreten der Haushaltssatzung 
 
3.1.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Für das Inkrafttreten der gemeindlichen Haushaltssatzung ist eine Sonderregelung getroffen worden, um zu ge-
währleisten, dass diese Satzung möglichst ab dem Beginn eines Haushaltsjahres gilt. Sie soll hinsichtlich ihrer 
Geltungsdauer nicht abhängig vom Zeitpunkt ihrer öffentlichen Bekanntmachung sein (vgl. § 7 Absatz 4 GO 
NRW). Für die Gemeinde besteht deshalb die Vorgabe, die gemeindliche Haushaltssatzung spätestens einen 
Monat vor dem Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde anzuzeigen (vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW).  
 
In vielen Fällen kann die örtliche Haushaltssatzung aber nicht vor Beginn des Haushaltsjahres in Kraft treten. Sie 
ist abhängig von dem Zeitpunkt der Entscheidung des Rates der Gemeinde im Rahmen seiner sachlichen Zu-
ständigkeit (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW). Dieser Zeitpunkt wirkt sich auf die Anzeige bei der Auf-
sichtsbehörde und die sich daran anschließende öffentliche Bekanntmachung aus. Die Gemeinde muss daher 
darum bemüht sein, die gemeindliche Haushaltssatzung so zeitgerecht aufzustellen, dass diese wie gesetzlich 
vorgesehen, in Kraft treten kann. 
 
Die besondere Regelung, dass die Haushaltssatzung mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft tritt, beruht zudem 
auf der Bestimmung des § 7 Absatz 4 Satz 2 GO NRW, nach der ein Zeitpunkt des Inkrafttretens zu bestimmen 
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ist, wenn eine gemeindliche Satzung nicht mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft treten soll. Sie soll des-
halb das Inkrafttreten der gemeindlichen Haushaltssatzung nicht von örtlichen Gegebenheiten abhängig machen. 
In den Fällen, in denen die gemeindliche Haushaltssatzung bereits vor Beginn des Haushaltsjahres bekannt ge-
macht wird, tritt sie erst mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt dann für das betreffende Haushaltsjahr. 
Wenn die Haushaltssatzung jedoch erst nach Beginn des Haushaltsjahres vom Rat beschlossen und bekannt 
gemacht wird, tritt sie rückwirkend mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt dann für das betreffende 
Haushaltsjahr.  
 
Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der gemeindlichen Haushaltssatzung steht auch das genehmigungs-
pflichtige Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW, wenn die Gemeinde aufgrund ihrer defizitären Haus-
haltslage verpflichtet ist, ein solches aufzustellen. In diesen Fällen darf die gemeindliche Haushaltssatzung von 
der Gemeinde erst nach Erteilung der Genehmigung bekannt gemacht werden (vgl. § 80 Absatz 5 Satz 5 GO 
NRW). Ebenso darf in den Fällen der Festsetzung einer Verringerung der allgemeinen Rücklage in der Haus-
haltssatzung diese erst nach Erteilung der gesetzlich vorgesehenen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde 
bekannt gemacht werden, auch wenn dieser Tatbestand nicht ausdrücklich geregelt wurde (vgl. § 75 Absatz 4 
i.V.m. § 80 Absatz 5 Satz 5 GO NRW).  
 
 
3.1.1.2 Die Hindernisse für das In-Kraft-Treten der Haushaltssatzung 
 
Das Inkrafttreten der gemeindlichen Haushaltssatzung kann sich auch durch sonstige örtlich auftretende Hinder-
nisse verzögern. Ein Hindernis für das Inkrafttreten der Haushaltssatzung kann z.B. dadurch entstehen, dass der 
Beschluss des Rates der Gemeinde über die gemeindliche Haushaltssatzung nicht alle gesetzlich vorgesehenen 
Bestandteile, Anlagen oder Unterlagen umfasst hat. Ist ggf. eine gesetzlich vorgesehene Anlage, z.B. der Stel-
lenplan der Gemeinde (vgl. § 79 Absatz 2 GO NRW), nicht Teil des Beschlusses des Rates über die Haushalts-
satzung und ihre Anlagen (vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW), ist damit ein Ratsbeschluss zustande gekommen, der 
eine Bekanntmachung der Haushaltssatzung und damit ihr Inkrafttreten nicht zulässt. In einem solchen Fall wäre 
der Rat der Gemeinde zudem gesetzlich zuständig für den Erlass des gemeindlichen Stellenplans (vgl. § 41 Ab-
satz 1 Buchstabe h GO NRW). 
 
Weitere Hindernisse für die die Bekanntmachung der gemeindlichen Haushaltssatzung stellen auch eine fehlende 
Genehmigung für die vorgesehene Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 75 Absatz 4 GO NRW oder 
die fehlende Genehmigung der Aufsichtsbehörde für ein Haushaltssicherungskonzept, das dem Ziel dient, im 
Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu errei-
chen, dar (vgl. § 76 GO NRW). Ein solches Hindernis und andere auftretende Hindernisse hat die Gemeinde 
grundsätzlich möglichst unverzüglich zu beseitigen. Erst nach Beseitigung der Hindernisse darf die Haushaltssat-
zung der Gemeinde öffentlich bekannt gemacht werden. Mit dem Inkrafttreten erhält die gemeindliche Haushalts-
satzung dann ihre rechtliche Verbindlichkeit. 
 
 
3.1.1.3 Das In-Kraft-Treten einer Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre 
 
Für das Inkrafttreten einer gemeindlichen Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre ist z. B. bei einem in der 
Haushaltssatzung nur für das zweite Haushaltsjahr vorgesehenen Ausgleich des Ergebnisplans durch eine Ver-
ringerung der allgemeinen Rücklage zu beachten, dass wegen der dafür gesetzlich erforderlichen Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung erst nach der Erteilung der Genehmigung bekannt gemacht 
werden darf, weil die Satzung beide Haushaltsjahre erfasst (vgl. § 75 Absatz 4 GO NRW).  
 
Die getrennten Festsetzungen für die einzelnen Haushaltsjahre in der Haushaltssatzung weichen diesen Grund-
satz nicht auf. Sie stellen keine Grundlage dafür dar, bei einem Haushaltsausgleich nur im ersten Haushaltsjahr 
ein auf die einzelnen Haushaltsjahre bezogenes Inkrafttreten der gemeindlichen Haushaltssatzung anzunehmen. 
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Eine Haushaltssatzung, die Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthält, stellt trotz der dabei einzuhaltenden 
Jährlichkeit immer ein vom Rat der Gemeinde beschlossenes Gesamtwerk für einen zweijährigen Haushaltszeit-
raum dar. Sie muss deshalb auch immer in dieser Form insgesamt bekannt gemacht und zur Einsichtnahme 
verfügbar gehalten werden (vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW).  
 
 
3.1.1.4 Der spätere Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens  
 
Bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Haushaltssatzung dürfen die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächti-
gungen nicht oder nur eingeschränkt in Anspruch genommen werden. In dieser Zeit sind insbesondere die Vor-
schriften über die vorläufige Haushaltsführung zu beachten (vgl. § 82 GO NRW). Ist daher die gemeindliche 
Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht von der Gemeinde bekannt gemacht worden, so 
darf die Gemeinde ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie recht-
lich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Sie darf insbeson-
dere Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanz-
positionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen, Realsteuern nach den Sätzen des 
Vorjahres erheben und Kredite umschulden. 
 
In den Fällen der noch nicht in Kraft getretenen gemeindlichen Haushaltssatzung gelten die Festlegungen der 
Haushaltssatzung des abgelaufenen Haushaltsjahres über die Aufnahme von Krediten für Investitionen (vgl. § 86 
Absatz 2 GO NRW) sowie die Festlegungen über die gemeindlichen Verpflichtungsermächtigungen (vgl. § 85 
Absatz 2 GO NRW) weiter. Ebenso gelten die Vorschriften über den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssi-
cherung (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW) über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Erlass der neuen Haushaltssat-
zung der Gemeinde weiter. 
 
 
3.1.2 Die Geltungsdauer der Haushaltssatzung 
 
Nach der Vorschrift gilt die gemeindliche Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr, für das sie vom Rat beschlos-
sen wurde. Unter Einbeziehung der Bestimmung, dass das Haushaltsjahr gleich dem Kalenderjahr ist (vgl. § 78 
Absatz 4 GO NRW), ist damit ein genau bestimmter und abgegrenzter Zeitrahmen vorgegeben, in dem die ge-
meindliche Verwaltung die vom Rat der Gemeinde im Rahmen seines Budgetrechts ausgesprochenen Ermächti-
gungen und getroffenen Festlegungen auszuführen und zu beachten hat. Aus diesem Grund besteht eine Über-
einstimmung der haushaltswirtschaftlichen Periode des gemeindlichen Haushalts mit den sonstigen öffentlichen 
Haushalten und auch mit den Wirtschaftsjahren der gemeindlichen Betriebe.  
 
In den Fällen, in denen jedoch eine abweichende Entwicklung in der Haushaltswirtschaft der Gemeinde im Haus-
haltsjahr eintritt, die den Haushaltsausgleich gefährdet, sollen i.d.R. die getroffenen haushaltsmäßigen Festset-
zungen durch eine Nachtragssatzung korrigiert werden (vgl. § 81 GO NRW). Durch eine solche Nachtragssat-
zung können zwar die Inhalte der gemeindlichen Haushaltssatzung bzw. die vom Rat der Gemeinde ausgespro-
chenen Ermächtigungen verändert werden, jedoch nicht die gesetzlich bestimmte Geltungsdauer der beschlos-
senen gemeindlichen Haushaltssatzung. 
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Bindungswirkung für zwei Haushaltsjahre): 
 
3.2.1 Die Geltung der Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre 
 
Die Gemeinde ist nach § 78 Absatz 1 GO NRW verpflichtet, für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu 
erlassen. Diese gesetzliche Festlegung schließt aus, dass bei einer Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre die 
in der Haushaltssatzung enthaltenen Festsetzungen in Form einer betragsmäßigen Zusammenfassung festge-
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setzt werden dürfen. Von der strengen Ausrichtung auf ein Haushaltsjahr wird jedoch durch die Vorschrift eine 
Ausnahme zugelassen, nach der die gemeindliche Haushaltssatzung auch Festsetzungen für zwei Haushaltsjah-
re enthalten kann.  
 
Mit dieser gesetzlichen Möglichkeit einer Haushaltssatzung für zwei Jahre sollen die Gemeinden in die Lage 
versetzt werden, ihre ertrags- und finanzwirtschaftlichen sowie vermögenswirksamen Entscheidungen schon für 
einen längeren Zeitraum im Voraus satzungsrechtlich festzulegen. Der gemeindliche Haushaltsplan (vgl. § 79 GO 
NRW) muss in diesen Fällen dann eine nach beiden Jahren getrennte Veranschlagung enthalten bzw. das Jähr-
lichkeitsprinzip beachtet werden. Der Rat der Gemeinde hat die gemeindliche Haushaltssatzung, die für zwei 
Jahre gelten soll, vor dem ersten Haushaltsjahr zu beschließen (vgl. § 80 GO NRW). Die genannte Vorschrift 
enthält keine Regelung zu einer zweijährigen Haushaltssatzung, sodass deswegen ein Abweichen von den 
grundlegenden Regelungen über die Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde, die Bekanntmachung der 
gemeindlichen Haushaltssatzung sowie deren Verfügbarhalten nicht zulässig ist.  
 
Im Rahmen der Ausführung und Abrechnung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ist es nicht zulässig, aus 
beiden satzungsrechtlichen Haushaltsjahren eine Rechnungsperiode zu machen und entsprechend nur einen 
gemeindlichen Jahresabschluss gem. § 95 GO NRW aufzustellen. Die Gemeinde ist vielmehr nach Ablauf eines 
jeden Haushaltsjahres einen haushaltsjahrbezogenen Jahresabschluss, aber auch einen auf das Haushaltsjahr 
bezogenen Gesamtabschluss gem. § 116 GO NRW aufzustellen, zumal der Rat der Gemeinde beide Abschlüsse 
bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres festzustellen bzw. zu bestätigen hat (vgl. § 96 
Absatz 1 Satz 1 und § 116 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). 
 
Der im Haushaltsplan enthaltenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung kommt dabei die mit einer Festset-
zung in der Haushaltsatzung verbundene Verbindlichkeit für die Haushaltsführung der Gemeinde noch nicht für 
die drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre zu. Eine gemeindliche Haushaltssatzung für zwei Haushalts-
jahre führt zudem dazu, dass die drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre an das zweite Haushaltsjahr 
anzubinden sind. Daher besteht für die Gemeinde die Verpflichtung, bereits im ersten Haushaltsjahr eine Fort-
schreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorzunehmen und diese vor Beginn des zweiten 
Haushaltsjahres dem Rat vorzulegen (vgl. § 9 Absatz 2 GemHVO NRW). Die Gemeinde sollte die dem Rat der 
Gemeinde vorzulegende Fortschreibung sowie die veränderten Anlagen zum Haushaltsplan ihrer Aufsichtsbehör-
de zur Kenntnis geben. 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass auch bei einem in der Haushaltssatzung nur für das zweite 
Haushaltsjahr vorgesehene Verringerung der allgemeinen Rücklage die gemeindliche Haushaltssatzung wegen 
der gesetzlich erforderlichen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (vgl. § 75 Absatz 4 GO NRW) erst nach 
der Erteilung der Genehmigung bekannt gemacht darf. Die getrennten Festsetzungen in der Haushaltssatzung für 
die einzelnen Haushaltsjahre stellen keine Grundlage dafür dar, bei einem Haushaltsausgleich im ersten Haus-
haltsjahr nur eine auf das einzelne Haushaltsjahr bezogene Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen vorzunehmen. Die Haushaltssatzung stellt bei Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre immer ein Ge-
samtwerk für diesen Zeitraum dar, das nicht abhängig vom einzelnen Jahr bzw. Jahresergebnis zu behandeln ist.  
 
 
3.2.2 Die Änderungen der Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre 
 
3.2.2.1 Der Änderungsbedarf für das erste Haushaltsjahr 
 
Die gemeindliche Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre bedarf wie eine Haushaltssatzung für ein Haushalts-
jahr oftmals bereits im Laufe des ersten Haushaltsjahres einer Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Bei einer vom gemeindlichen Haushaltsplan abweichenden Entwicklung, die 
die Ausgeglichenheit des Haushalts im ersten Haushaltsjahr gefährdet, können die getroffenen Festsetzungen 
durch eine Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW, bezogen auf das erste Haushaltsjahr, korrigiert werden. Diese 
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Satzung ermächtigt die Verwaltung der Gemeinde, die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen für die dort 
ausgewiesenen Zwecke in geänderter Form in Anspruch zu nehmen.  
 
Die Nachtragssatzung der Gemeinde muss alle notwendigen Änderungen für das jeweils betroffene Haushalts-
jahr enthalten, z.B. die Änderung des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen im Ergebnisplan, der 
Gesamtbeträge im Finanzplan sowie ggf. die Änderung der Kreditermächtigungen. Eine solche Nachtragssatzung 
muss jedoch spätestens bis zum 31. Dezember des ersten Haushaltsjahres vom Rat der Gemeinde beschlossen 
sein, denn es gilt auch bei einer zweijährigen Haushaltssatzung das Jährlichkeitsprinzip. Sie kann deshalb auch 
nicht im zweiten Haushaltsjahr rückwirkend für das erste Haushaltsjahr beschlossen werden, auch wenn für das 
zweite Haushaltsjahr keine neue Haushaltssatzung beschlossen werden muss. Für die Nachtragssatzung der 
Gemeinde gelten ausdrücklich die Vorschriften über die gemeindliche Haushaltssatzung entsprechend (vgl. § 81 
Absatz 1 Satz 2 GO NRW). 
 
 
3.2.2.2 Der Änderungsbedarf für das zweite Haushaltsjahr 
 
Aus der Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft kann sich bei einer gemeindlichen Haushaltssatzung 
für zwei Haushaltsjahre nicht nur ein Änderungsbedarf für das erste, sondern auch für das zweite Haushaltsjahr 
ergeben. In solchen Fällen bedarf es einer Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW, die sich auf beide Haushalts-
jahre aber auch nur auf das zweite Haushaltsjahr beziehen kann. Eine Nachtragssatzung nur für das zweite 
Haushaltsjahr kann die Gemeinde, wenn der Änderungsbedarf bei den betreffenden Festsetzungen bereits im 
ersten Haushaltsjahr ermittelt werden kann, bereits freiwillig im ersten Haushaltsjahr beschließen.  
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde jedoch für den Erlass einer Nachtragssatzung für das zweite Haushaltsjahr 
dafür auch erst das zweite Haushaltsjahr abwartet, kann auf Grund der möglichen Entwicklung der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft im ersten Haushaltsjahr ggf. bereits eine Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung ent-
stehen, z.B. wenn örtliche Sachverhalte vorliegen, die unter der Vorschrift des § 81 Absatz 2 GO NRW zu sub-
sumieren sind. In den Fällen, in denen von der Gemeinde eine Nachtragssatzung vorgesehen oder eine solche 
Satzung erforderlich ist, hat der Rat der Gemeinde bei einer Haushaltssatzung für zwei Jahre die Nachtragssat-
zung spätestens bis zum 31. Dezember des zweiten Haushaltsjahres zu beschließen. Für diese Satzung gelten 
die Vorschriften über die gemeindliche Haushaltssatzung entsprechend (vgl. § 81 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). 
 
 
3.3 Die Weitergeltung einzelner Haushaltsvorschriften 
 
Nach Absatz 3 der Vorschrift gilt die gemeindliche Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr. Die dauerhafte Fort-
führung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeinde erfordert jedoch für einige Sachverhalte und besonderen 
Handlungen der Gemeinde eine Weitergeltung einzelner Bestimmungen der gemeindlichen Haushaltssatzung, 
um die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde nicht zu gefährden, wenn nach Ablauf des Haushaltsjahres die 
gemeindliche Haushaltssatzung außer Kraft getreten und noch keine neue Haushaltssatzung vom Rat der Ge-
meinde beschlossen worden bzw. eine solche noch nicht in Kraft getreten ist. Die zu wichtigen haushaltswirt-
schaftlichen Sachverhalten gehörenden Regelungen werden nachfolgend aufgeführt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Weitergeltung einzelner Haushaltsvorschriften 

 
 

REGELUNG 
 

FUNDSTELLE 
 
Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haus-
haltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das über-
nächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum 
Erlass dieser Haushaltssatzung. 
 

§ 85 Absatz 2 GO NRW 
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Die Weitergeltung einzelner Haushaltsvorschriften 

 
 

REGELUNG 
 

FUNDSTELLE 
 
Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgen-
den Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht 
rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haus-
haltssatzung. 
  

§ 86 Absatz 2 GO NRW 

 
Die Gemeinde kann zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite 
zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten 
Höchstbetrag aufnehmen kann, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfü-
gung stehen, und diese Ermächtigung über das Haushaltsjahr hinaus bis 
zum Erlass der neuen Haushaltssatzung. 
  

§ 89 Absatz 2 GO NRW 

 
Die Gemeinde kann die in ihrem Haushaltsplan veranschlagten Ermächti-
gungen für Aufwendungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstä-
tigkeit, soweit diese nicht in Anspruch genommen worden sind, ins folgende 
Haushaltsjahr übertragen. Diese Ermächtigungen bleiben entsprechend der 
örtlich getroffenen Regelung verfügbar. Sofern gemeindliche Ermächtigun-
gen übertragen werden, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im 
Haushaltsplan des folgenden Jahres. 
 

§ 22 Absatz 1 und 2 
GemHVO NRW 

  Abbildung 59 „Die Weitergeltung einzelner Haushaltsvorschriften“ 
 
In diesem Zusammenhang bedarf es im Rahmen der vorläufigen Haushaltführung der Gemeinde eines abge-
stimmten Zusammenspiels zwischen den weitergeltenden Ermächtigungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr 
und den Vorgaben, die wegen der noch nicht geltenden gemeindlichen Haushaltssatzung notwendig sind (vgl. § 
82 GO NRW). Auch die Betrachtung und Nutzung der übertragenen Ermächtigungen ist in die örtliche vorläufige 
Haushaltsführung einzubeziehen (vgl. § 22 GemHVO NRW).  
 
 
4. Zu Absatz 4 (Haushaltsjahr gleich Kalenderjahr): 
 
4.1. Die Regelungen für die Gemeinde 
 
Die Regelung in der Vorschrift, dass bei den Gemeinden (gemeindliche Kernverwaltung) das Haushaltsjahr dem 
Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember) entsprechen muss, ist eine weitere Ausprägung des Jährlichkeitsprin-
zips in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Sie verpflichtet die Gemeinden, die haushaltswirtschaftliche Aus-
führung des gemeindlichen Haushalts auf das Kalenderjahr als Geschäftsjahr bzw. Periode auszurichten. Es wird 
dadurch die periodengerechte Zuordnung und Buchung von gemeindlichen Erträgen und Abwendungen sowie die 
haushaltsjahrbezogene kassenmäßige Erfassung der Einzahlungen und Auszahlungen möglich und gewährleistet 
(vgl. § 11 GemHVO NRW). Die entsprechende Abgrenzung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle wird dabei 
durch die Rechnungsabgrenzung unterstützt (vgl. § 42 GemHVO NRW). 
 
Eine Übereinstimmung des Haushaltsjahres mit dem Kalenderjahr besteht außerdem auch bei sonstigen öffentli-
chen Haushalten sowie mit dem Steuerjahr und dem in der Privatwirtschaft allgemein üblichen Wirtschaftsjahr, 
das auch dort regelmäßig dem Kalenderjahr entspricht. Auch in der Forstwirtschaft besteht gegenüber dem ge-
meindlichen Haushaltsjahr kein abweichendes Wirtschaftsjahr (vgl. § 34 LFoG NRW). Durch die getroffene Rege-
lung besteht zudem eine Übereinstimmung der Periode des gemeindlichen Haushalts mit den Wirtschaftsjahren 
bzw. Geschäftsjahren der gemeindlichen Betriebe, die im gemeindlichen Gesamtabschluss zu konsolidieren sind. 
 
Ein gleiches Geschäftsjahr von gemeindlicher Verwaltung und gemeindlichen Betrieben erleichtert die Aufstellung 
des gemeindlichen Gesamtabschlusses wesentlich. Für diesen Abschluss ist der Stichtag für den Jahresab-
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schluss der gemeindlichen Verwaltung (31. Dezember) ausschlaggebend. Die gemeindlichen Betriebe, die dem 
Handelsrecht unterliegen, können zwar eigenverantwortlich ihr Geschäftsjahr festlegen, dieses weicht jedoch 
regelmäßig nur in Einzelfällen vom Kalenderjahr ab. Sofern im Einzelfall die gemeindlichen Betriebe davon ab-
weichen, ist insbesondere im Hinblick auf den gemeindlichen Jahresabschluss und den Gesamtabschluss der 
Gemeinde zu klären, welche Auswirkungen diese abweichende Festlegung für deren Aufstellung hat.  
 
 
4.2 Keine Abweichungen für die gemeindliche Verwaltung 
 
Der Zusammenhang zwischen dem Haushaltsjahr und dem Kalenderjahr als Geschäftsjahr gilt für die Haushalts-
wirtschaft der Gemeinde dauerhaft. Nach der Vorschrift können aber einzelne Aufgabenbereiche der Gemeinde 
ggf. ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr oder Wirtschaftsjahr bzw. Haushaltsjahr haben, wenn 
dieses durch Gesetz oder Rechtsverordnung ausdrücklich bestimmt worden ist. In solchen Fällen stimmt das 
Geschäftsjahr nicht mit dem Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember überein, sondern kann z.B. vom 1. 
April eines Jahres bis zum 31. März des folgenden Jahres bestehen. Diese Abweichung wirkt sich dann auf den 
gemeindlichen Haushalt aus, wenn solche Bereiche mindestens organisatorisch verselbstständigt worden sind 
und deshalb nicht mehr dem gemeindlichen Haushalt angehören.  
 
Für die Aufgabenbereiche der gemeindlichen Verwaltung besteht derzeit keine gesetzliche allgemeine oder fach-
bezogene Ausnahmeregelung. Auch andere landesrechtliche Regelungen enthalten derzeit für besondere Aufga-
benbereiche keine Bestimmung über ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr. Vielmehr wird vielfach 
in Gesetzen oder Rechtsverordnungen ausdrücklich bestimmt, dass für gemeindliche Betriebe oder fachliche 
Aufgabenbereiche das Kalenderjahr auch das Geschäftsjahr oder der Zeitkorridor für das Führen von jahresbe-
zogenen Nachweisen sind. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 79 
Haushaltsplan 

 
(1) 1Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich 
1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, 
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen, 
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. 
2Die Vorschriften über die Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt. 
 
(2) 1Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in Teilpläne zu gliedern. 2Das Haus-
haltssicherungskonzept gemäß § 76 ist Teil des Haushaltsplans; der Stellenplan für die Bediensteten ist Anlage 
des Haushaltsplans. 
 
(3) 1Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. 2Er ist nach Maßgabe dieses 
Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. 
3Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. 
 
 
Erläuterungen zu § 79: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Haushaltsplan und gemeindliche Haushaltswirtschaft 
 
1.1 Die Zwecke des Haushaltsplans 
 
Der gemeindliche Haushaltsplan als Bestandteil der jährlichen Haushaltssatzung der Gemeinde stellt im NKF die 
Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und 
Kontrollen dar. Er steht im Zusammenhang mit der Pflicht der Gemeinde, ihre Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, 
effizient und sparsam zu führen sowie so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesi-
chert ist, im Zentrum der haushaltswirtschaftlichen Planung und Rechenschaft der Gemeinde (vgl. § 75 Absatz 1 
GO NRW). Der gemeindliche Haushaltsplan muss daher die Informationen für das Haushaltsjahr bereitstellen, die 
für die Ausführung der Haushaltsplanung und damit auch für die Ausführung von in Einzelfällen ergangenen 
maßnahmebezogenen Ratsbeschlüssen sowie für die Aufstellung des Jahresabschlusses und die Kontrolle durch 
den Rat wichtig sind. 
 
Durch die Integration der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den gemeindlichen Haushaltsplan, die 
dort durch das laufende Haushaltsjahr und das neue Haushaltsjahr sowie die sich daran anschließenden drei 
Planungsjahre abgebildet wird, muss der gemeindliche Haushaltsplan auch einzelne Informationen zu dieser 
Zeitreihe enthalten. Er stellt damit nicht nur ein örtliches Programm für die Erledigung der gemeindlichen Aufga-
ben im Haushaltsjahr dar, sondern enthält bereits einen konkreten Ausblick auf die gemeindliche Haushaltswirt-
schaft der nächsten drei Jahre. Durch diese Festlegungen für den mehrjährigen Zeitraum ergeben sich, insbe-
sondere bei defizitären Haushalten, ggf. auch rechtliche Konsequenzen für das wirtschaftliche Handeln der Ge-
meinde, z.B. im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW. 
 
Mit dem Beschluss des Rates der Gemeinde über die Haushaltssatzung der Gemeinde wird der gemeindlichen 
Verwaltung die Ermächtigung zur Umsetzung des im Haushaltsplan dargestellten haushaltswirtschaftlichen Jah-
resprogramms erteilt. Es ist deshalb nicht ausreichend, im gemeindlichen Haushaltsplan nur den voraussichtli-
chen Ressourcenverbrauch und das mögliche Ressourcenaufkommen im Ergebnisplan (vgl. § 2 GemHVO NRW) 
sowie die Finanzdaten im Finanzplan (vgl. § 3 GemHVO NRW) zu veranschlagen. Durch ergänzende und aussa-
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gefähige Erläuterungen, z. B. im Vorbericht nach § 7 GemHVO NRW, müssen die Art und Weise der örtlichen 
Programmumsetzung und ihre Bedingungen nachvollziehbar und überprüfbar gemacht werden.  
 
Es bedarf daher weitergehender Informationen im gemeindlichen Haushaltsplan, z.B. über die örtliche Produkto-
rientierung und die daraus entstandenen Produkte und gemeindlichen Leistungen. Hervorzuheben sind auch die 
einzelnen jahresbezogenen Ziele der Gemeinde, die mit den strategischen Zielsetzungen des Rates der Gemein-
de in Einklang stehen und in die bestehende Zielhierachie eingeordnet sein müssen. Es gilt dabei im Sinne einer 
zutreffenden und geeigneten örtlichen Steuerung eine optimale Verbindung der Ressourcen der Gemeinde mit 
den politischen Zielen des Rates der Gemeinde unter gleichzeitiger Beachtung des Grundsatzes der Generatio-
nengerechtigkeit (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW) herzustellen. Dem gemeindlichen Haushaltsplan kommen 
daher im NKF vielfältige Funktionen zu (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Funktionen des gemeindlichen Haushaltsplans 

 
 

FUNKTION 
 

INHALTE 

Bedarfsdeckungsfunktion 

 
Ein Ausgangspunkt der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ist eine 
Haushaltsplanung, die auf die Bedarfsdeckung abgestellt ist. Die 
vorgesehene Deckung des örtlichen Ressourcenverbrauchs (Auf-
wendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) wird im 
Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung transparent gemacht. Die 
Bedarfsdeckungsfunktion ist daher eine der wichtigsten Funktionen 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und wird durch den Haus-
haltsplan der Gemeinde ausgestaltet.  
 

Programmfunktion 

 
Der gemeindliche Haushaltsplan hat u.a. zur Aufgabe, im Einzelnen 
festzulegen, wie das Ressourcenaufkommen (Erträge) und die 
(investiven) Einzahlungen des Haushaltsjahres auf die Vielzahl der 
gemeindlichen Aufgaben verteilt werden sollen. Diesem Zweck 
dienen die produktorientierte Bildung von Teilplänen und die Veran-
schlagung von Erträgen und Aufwendungen (Ressourcen) sowie 
Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzmittel) unter artenbezoge-
nen Haushaltspositionen. 
 

Ordnungsfunktion 

 
Die Bedeutung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft macht es 
erforderlich, dass dem Haushaltsplan ein verbindliches Ordnungs-
prinzip zugrunde gelegt wird. Ein geordneter Haushaltsplan ermög-
licht wegen seiner verbindlichen Wirkung für die gemeindliche 
Verwaltung eine ordnungsgemäße Ausführung der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft. Die Ordnungsfunktion wird dabei durch die 
produktorientierten Teilpläne und die artenbezogenen Haushaltspo-
sitionen unterstützt. 
 

Schutzfunktion   

 
Zu den gemeindlichen Haushaltsgrundsätzen gehört der Grundsatz 
der intergenerativen Gerechtigkeit. Damit soll die haushaltspoliti-
sche und ökonomische Handlungsfähigkeit künftiger Generationen 
geschützt werden. Daher wird in der Gemeindeordnung bestimmt, 
die Gemeinde hat ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, 
dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. Die Schutzfunktion 
erfordert daher die zeitliche Verteilung von Nutzen und Lasten im 
gemeindlichen Bereich, sodass die Gemeinde bei ihrer Haushalts-
planung und Haushaltsausführung immer im Blick haben muss, 
auch ausreichende Handlungsmöglichkeiten für die künftigen Gene-
rationen zu erhalten.  
 

Kontrollfunktion 

 
Die Bedeutung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft macht es 
erforderlich, dass die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft durch die gemeindliche Verwaltung ihr ein verbindliches 
Ordnungsprinzip zugrunde gelegt wird. Ein geordneter Haushalts-
plan ermöglicht wegen seiner verbindlichen Wirkung für eine ord-
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Die Funktionen des gemeindlichen Haushaltsplans 

 
 

FUNKTION 
 

INHALTE 
nungsgemäße sowie einen Jahresabschluss (mit Entlastung des 
Bürgermeisters) als Abrechung nach Ablauf des Haushaltsjahres. 
Die Ordnungsfunktion wird dabei durch die produktorientierten 
Teilpläne artenbezogenen Haushaltspositionen unterstützt. 
 

Informationsfunktion 

 
Die Einbeziehung der Öffentlichkeit in die gemeindliche Haushalts-
planung verlangt eine übersichtliche und vollständige Darstellung 
des gemeindlichen Verwaltungshandelns, das der jahresbezogenen 
Haushaltsplanung zugrunde gelegt worden ist. Der gemeindliche 
Haushaltsplan muss über das haushaltswirtschaftliche Handeln der 
Gemeinde die Adressaten informieren und die gemeindliche Haus-
haltswirtschaft transparent und nachvollziehbar darstellen. 
  

Abbildung 60 „Die Funktionen des gemeindlichen Haushaltsplans“ 
 
Die Gemeinde muss zudem ihre jährliche Haushaltsplanung, die im Haushaltsplan abzubilden ist, realitätsbezo-
gen vornehmen (Grundsatz der Haushaltswahrheit). Die mehrjährige Planung soll deshalb auf dem tatsächlichen 
Bedarf der Gemeinde (Ressourcenverbrauch) und ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit (Ressourcenaufkom-
men) aufbauen. Das Zusammenspiel dieser beiden Merkmale macht es möglich, den i.d.R. unbegrenzten Bedarf 
der Gemeinde auf ein realistisches Maß zurückzuführen.  
 
Die gemeindliche Haushaltsplanung erfordert daher sowohl eine sachliche als auch eine objektivierte Beurteilung 
der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse und der Bedarfslage. Die Ausgleichsverpflichtung für den gemeindlichen 
Haushalt in § 75 Absatz 2 GO NRW (für das Haushaltsjahr) und die Soll-Vorgabe in § 84 GO NRW (für die drei 
folgenden Planungsjahre) dienen dabei der Anpassung an die tatsächlichen Möglichkeiten der Gemeinde. Durch 
die Vorgaben soll zudem eine bessere Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit der gemeindlichen Haushalts-
wirtschaft erreicht werden.  
 
 
1.2 Die Inhalte des Haushaltsplans 
 
Der jährliche Haushaltsplan der Gemeinde soll zeigen, welche örtlichen Bedürfnisse in der Gemeinde bestehen 
und in welcher Art und Weise sowie Intensität diese Bedürfnisse befriedigt werden sollen. Die Verwendung des 
Begriffes „Haushaltsplan“ bildet dabei zutreffend den Charakter des aufstellenden gemeindlichen Werkes ab, weil 
seine Bestandteile zukunftsbezogen und prognoseorientiert sind und ein Ermessen der Gemeinde hinsichtlich 
ihrer Haushaltsplanung besteht. Der oberste Grundsatz für die inhaltliche Ausgestaltung des gemeindlichen 
Haushaltsplans ist dabei das wirtschaftliche, effiziente und sparsame Finanzgebaren (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 2 
GO NRW). Es ist deshalb eine Pflicht der Gemeinde, nur die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen im 
gemeindlichen Haushaltsplan zu veranschlagen, die für die Aufrechterhaltung der gemeindlichen Verwaltung und 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde im Haushaltsjahr erforderlich sind.  
 
In diesem Sinne darf die gemeindliche Haushaltswirtschaft die Zukunft auch nicht ungebührlich zugunsten der 
Gegenwart belasten. Vielmehr müssen durch eine vorsorgliche Haushaltswirtschaft entsprechende Sicherungen 
geschaffen werden. Dazu gehört auch, dass die Gemeinde ihre Haushaltsplanung so vornimmt, dass die stetige 
Erfüllung ihrer Aufgaben und der Haushaltsausgleich dauerhaft gesichert sind. Im gemeindlichen Haushaltsplan 
sollen deshalb im Ergebnisplan das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der voraussichtliche Ressour-
cenverbrauch des Haushaltsjahres mithilfe der Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ sowie im Finanzplan die 
voraussichtlichen Zahlungsleistungen der Gemeinde mithilfe der Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlun-
gen“ veranschlagt werden.  
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 79 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 456 

Die Untergliederung des Haushaltsplans in produktorientierte Teilpläne dient örtlichen Steuerungszwecken im 
Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung. Die Teilpläne sollen dabei eine leistungsbezogene Darstellung unter 
Berücksichtigung der örtlich geprägten strategischen Ausrichtung sowie Ziele und Leistungskennzahlen unter 
Beachtung der einschlägigen Bestimmungen enthalten (vgl. §§ 4 und 12 GemHVO NRW). In jedem einzelnen 
Teilplan müssen außerdem ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan enthalten sein, die als Auszüge aus dem 
Ergebnisplan bzw. dem Finanzplan betrachtet werden können.  
 
Für die Bildung der Teilpläne müssen von der Gemeinde unter Berücksichtigung der Adressaten der gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft und der fachlichen Aufgaben auch zutreffende Produkte gebildet bzw. definiert und 
voneinander abgegrenzt werden. Eine systematische Ordnung und Darstellung der gemeindlichen Leistungen 
(Produkte) erleichtert die haushaltswirtschaftliche Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen, um der Ressour-
cenorientierung ausreichend Rechnung tragen zu können und die Aufgabenerfüllung für Dritte verstehbar und 
nachvollziehbar zu machen. Bei den örtlichen Arbeiten soll der NKF-Produktrahmen als allgemein geltende Pro-
duktorientierung für den gemeindlichen Haushalt berücksichtigen werden.  
 
Das Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW gehört als weiterer Bestandteil ebenfalls zum gemeindli-
chen Haushaltsplan, soweit die Gemeinde zur Aufstellung eines solchen Konzeptes verpflichtet ist. Weiterhin 
werden die Inhalte des gemeindlichen Haushaltsplans durch besondere Anlagen näher dargestellt, um dadurch 
einen notwendigen Überblick über das sachlich erforderliche haushaltswirtschaftliche Geschehen im Haushalts-
jahr zu verbessern bzw. den Überblick die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre Entwicklung zu erreichen. 
Die Gemeinde kann ihrem Haushaltsplan noch weitere Unterlagen beifügen, wenn dadurch die Gesamtübersicht 
über den Inhalt und den Umfang der geplanten Haushaltswirtschaft sowie über die Entwicklung der wirtschaftli-
chen Lage der Gemeinde verbessert wird.  
 
 
1.3 Die Anwendung des Bruttoprinzips 
 
1.3.1 Die Inhalte des Bruttoprinzips 
 
Im gemeindlichen Haushaltsplan sind die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen 
der Gemeinde getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen (vgl. § 11 GemHVO NRW). Diese Art 
der Veranschlagung wird als „Bruttoprinzip“ bezeichnet, denn es dürfen die Haushaltspositionen im Haushaltsplan 
weder saldiert noch in einer anderen Form verrechnet werden. Dieses Gebot besteht, weil es nicht Zweck des 
gemeindlichen Haushaltsplans ist, lediglich die wirtschaftliche Belastung oder den möglichen Vorteil der Gemein-
de im Haushaltsjahr aufzuzeigen. Der gemeindliche Haushaltsplan muss zudem nicht nur das voraussichtliche 
Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch sowie die voraussichtlichen Zahlungen der Gemeinde 
vollständig enthalten, sondern diese betragsmäßigen Angaben müssen zudem nach bestimmten Arten unterglie-
dert sowie in Teilplänen bzw. durch diese produktorientiert zusammengefasst werden, um auch die gemeindli-
chen Leistungen aufzuzeigen (vgl. § 4 GemHVO NRW).  
 
Bei einem Verzicht auf die Anwendung des Bruttoprinzips würde die Darstellung der geplanten Haushaltswirt-
schaft für das Haushaltsjahr erheblich eingeschränkt und eine Beurteilung erschwert. Es beständen zudem Risi-
ken hinsichtlich einer zutreffenden Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans im Auftrag des Rates der Ge-
meinde, wenn nicht sogar die Übersicht über die gemeindlichen Ressourcen und die gemeindlichen Finanzmittel 
erheblich beeinträchtigt wäre oder die Übersicht ggf. verloren gehen könnte. Eine Verrechnung bei den gemeind-
lichen Ressourcen und den Finanzmitteln im Sinne einer Aufrechnung würde zudem gegen die Buchführungs-
grundsätze „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ verstoßen.  
 
Das Bruttoprinzip, das sich nicht nur auf die gemeindliche Haushaltsplanung und die Haushaltsausführung, son-
dern auch auf den Nachweis erstreckt, also auch für den gemeindlichen Jahresabschluss gilt, verhindert somit 
eine Verschleierung im Rahmen der gemeindlichen Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung der Gemeinde. 
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Bei der Gemeinde entstehende Aufwendungen dürfen deshalb nur dann mit den erzielbaren Erträgen verrechnet 
werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung dieses zugelassen worden ist (vgl. § 19 GemHVO NRW). 
 
 
1.3.2 Die Ausnahmen vom Bruttoprinzip 
 
1.3.2.1 Die Veranschlagung von Abgaben 
 
Durch die Vorschrift des § 23 GemHVO NRW, nach der Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zu-
weisungen, die die Gemeinde zurückzuzahlen hat, bei den Erträgen abzusetzen sind, auch wenn sie sich auf 
Erträge der Vorjahre beziehen, wird eine Ausnahme vom gemeindlichen Bruttoprinzip zugelassen. Diese gesetz-
lich bestimmte Ausnahme wirkt sich auf die gemeindliche Ergebnisrechnung und wegen der Zahlungswirksamkeit 
auch auf die gemeindliche Finanzrechnung aus. Die genannte Vorschrift soll dabei dem Umstand der haushalts-
wirtschaftlichen Praxis der Gemeinden Rechnung tragen, dass die Erhebung von Abgaben und deren endgültige 
Abrechnung regelmäßig nicht in einem Haushaltsjahr abschließend erfolgen können.  
 
In den Fällen, in denen es sich um eine andauernde, regelmäßig wiederkehrende Leistungspflicht des Dritten 
handelt, hat es sich in der Vergangenheit bewährt, dass Erstattungen von zu viel berechneten und gezahlten 
Beträgen mit den späteren Zahlungen verrechnet werden können. Für die gemeindliche Ergebnisrechnung be-
deutet dieses, dass die Abgaben, z. B. Steuern, Gebühren und Beiträge, mit dem Nettobetrag nachzuweisen 
sind, der nach Abzug der vorhersehbaren Erstattungen als Ertrag bei der Gemeinde verbleibt.  
 
 
1.3.2.2 Die Veranschlagung von Bestandsveränderungen 
 
Im Ergebnisplan sind die gemeindlichen Bestandsveränderungen mit dem Nettobetrag zu veranschlagen. Die 
entsprechende Haushaltsposition umfasst alle Bestandsveränderungen aus fertigen und unfertigen Erzeugnissen 
und unfertigen Leistungen. Die Grundlage der Ermittlung der gemeindlichen Bestandsveränderungen ist die In-
ventur zum jeweiligen Abschlussstichtag, bei der die örtlichen Mengen- und Wertveränderungen zu ermitteln sind. 
In den Fällen, in denen sich bei der Gemeinde voraussichtlich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnis-
sen oder unfertigen Leistungen im Vergleich zum Vorjahr erhöht hat, stellt die Differenz einen Ertrag für die Ge-
meinde dar, der unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen ist. Es ist ggf. auch ein „negativer Ertrag“, der 
sich durch eine Verminderung des Bestandes entstehen kann, zu veranschlagen.  
 
 
2. Haushaltsplan und Produktorientierung 
 
2.1 Die Produktorientierung 
 
Mit dem NKF besteht in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft eine Produktorientierung, aus der heraus die 
Gemeinde Auskunft geben kann über die Verwendung der eingesetzten Mittel und über die erzielten Ergebnisse. 
Sie macht die Aufgabenerfüllung der Gemeinde transparenter und das wirtschaftliche Handeln wird gestärkt. 
Diese haushaltswirtschaftliche Produktorientierung soll das nachfolgende Schema aufzeigen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen 

 
 

POLITIK- 
FELDER 

 
PRODUKT- 
BEREICHE 

 
PRODUKT- 
GRUPPEN 

 
PRODUKTE 

 
LEISTUNGEN 

 
1 Zentrale 
   Verwaltung 

 
01  Innere  
      Verwaltung 

Bildung 
von 

Produktgruppen 

 
Bildung 

von 

Festlegung 
von 

Leistungen 
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Die Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen 

 
 

POLITIK- 
FELDER 

 
PRODUKT- 
BEREICHE 

 
PRODUKT- 
GRUPPEN 

 
PRODUKTE 

 
LEISTUNGEN 

2 Schule und Kultur 
3 Soziales  
   und Jugend 
4 Gesundheit und 
   Sport 
5 Gestaltung der 
   Umwelt 
6 Zentrale Finanz- 
   Leistungen 
 

... 
 
05  Soziale  
      Leistungen 
... 
 
07  Gesundheits- 
      dienste 
... 
 
17  Stiftungen 
 

nach den örtlichen 
Bedürfnissen 

Produkten 
nach den örtlichen 

Bedürfnissen 
 

nach den örtlichen 
Bedürfnissen 

Abbildung 61 „Die Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen“ 
 
Es ist dabei von den örtlichen Gegebenheiten in der einzelnen Gemeinde abhängig, ob eine bestimmte Aufgabe 
zum Aufgabenkatalog der Gemeinde gehört, in welchem Umfang sie zu erfüllen ist und ob sie durch die gemeind-
liche Verwaltung oder einen gemeindlichen Betrieb erfüllt wird. Wird die Gemeinde wie für den gemeindlichen 
Gesamtabschluss erforderlich, als eine Gesamtheit („ein einziger Betrieb“) betrachtet, wird das gesamte gemeind-
liche produktorientierte Aufgabenspektrum auf einen Blick erkennbar. 
 
Aufbauend auf der haushaltswirtschaftlichen Produktorientierung ist der NKF-Produktrahmen entwickelt worden. 
Dieser führt zu der haushaltsrechtlichen Festlegung, dass der gemeindliche Haushaltsplan in produktorientierte 
Teilpläne auf der Grundlage der Produktbereiche des NKF-Produktrahmens zu gliedern ist (vgl. § 4 GemHVO 
NRW). Die Produktbereiche des NKF-Produktrahmens werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Produktbereiche im NKF-Produktrahmen 

 
 
01  Innere Verwaltung 
 

 
07  Gesundheitsdienste 
 

 
13  Natur- und Landschaftspflege 
 

 
02  Sicherheit und Ordnung 
 

 
08  Sportförderung 
 

 
14  Umweltschutz 
 

03  Schulträgeraufgaben 

 
09  Räumliche Planung und  
      Entwicklung, Geoinformationen 
 

 
15  Wirtschaft und Tourismus 
 

 
04  Kultur und Wissenschaft 
 

 
10  Bauen und Wohnen 
 

 
16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 

 
05  Soziale Leistungen 
 

 
11  Ver- und Entsorgung 
 

 
17  Stiftungen 

 
06  Kinder-, Jugend- und  
      Familienhilfe 
 

 
12  Verkehrsflächen und - anlagen, 

ÖPNV ……………………….. 

Abbildung 62 „Die Produktbereiche im NKF-Produktrahmen“ 
 
Die Gemeinde ist bei der Aufstellung ihres jährlichen Haushalts verpflichtet, für Steuerungs- und Informations-
zwecke und aus Gründen der Vergleichbarkeit sowie für die Prüfung der Haushaltssatzung durch die Aufsichts-
behörde die erste Gliederungsstufe ihres Haushaltsplans auf der Grundlage der Produktbereiche des NKF-
Produktrahmens auszugestalten. Sie hat dazu die produktorientierten Teilpläne in ihrem Haushaltsplan in der 
Reihenfolge der 17 Produktbereiche zu gliedern und bei der haushaltsmäßigen Veranschlagung und Zuordnung 
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von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Verbindlichkeit der Produktbereiche 
sowie die dazu zur Abgrenzung der einzelnen Produktbereiche getroffenen Zuordnungen zu beachten (vgl. Nr. 
1.2.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
Der NKF-Produktrahmen lässt den Gemeinden jedoch den notwendigen Gestaltungsfreiraum für weitere Unter-
gliederungen nach Produktgruppen oder Produkten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und 
Bedürfnisse und in eigener Verantwortung. Die örtlichen Produkte sollen daher im Rahmen der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung aus den landesweit verbindlichen Produktbereichen entwickelt werden, deren Ausgangsbasis 
die einzelnen Politikfelder bzw. die einzelnen Produktbereiche darstellen. Dabei gebieten die verschiedenen Vor-
schriften über die gemeindliche Produktorientierung eine landesweit einheitliche Handhabung unter Berücksichti-
gung des NKF-Produktrahmens, auch wenn die einzelnen Produkte von den Gemeinden nach eigenen Bedürf-
nissen zu bilden und auszugestalten sind (vgl. § 4 Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW).  
 
 
2.2 Die örtliche Ausgestaltung 
 
Der gemeindliche Haushaltsplan wird für örtliche Steuerungszwecke im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfül-
lung in produktorientierte Teilpläne untergliedert, die u.a. die Produktorientierung und deren Inhalte und Gliede-
rung, Ziele und Leistungskennzahlen sowie Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne enthalten sollen (vgl. §§ 4 und 
12 GemHVO NRW). Der Rahmen für die Bildung von örtlichen Teilplänen durch die Gemeinde wird nachfolgend 
aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bildung von produktorientierten Teilplänen 

 
 

GLIEDERUNGSART 
 

BESCHREIBUNG 

Teilpläne 
nach 

Produktbereichen 

 
Die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan sind nach den ver-
bindlich vorgegebenen Produktbereichen mit Angabe der jeweils 
dazugehörigen Produktgruppen und wesentlichen Produkte zu 
bilden. 
 

Teilpläne 
nach 

Produktgruppen 

 
Die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan können nach Pro-
duktgruppen (eigene oder aus dem NKF- oder dem „Länder-
Produktrahmen“) mit mindestens der Angabe der Summen der 
untergliederten Teilpläne auf der Ebene der verbindlichen Produkt-
bereiche aufgestellt werden. 
 

Teilpläne 
nach 

Produkten 

 
Die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan können nach Produk-
ten mit mindestens der Angabe der Summen der untergliederten 
Teilpläne auf der Ebene der verbindlichen Produktbereiche aufge-
stellt werden. 
 

 
Teilpläne 

nach 
Verantwortungs- 

bereichen 

 
Die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan können nach örtli-
chen Verantwortungsbereichen mit Angabe der Aufgaben und der 
dafür gebildeten Produkte sowie mit der Angabe der Summen der 
untergliederten Teilpläne auf der Ebene der verbindlichen Produkt-
bereiche aufgestellt werden. 
 

Abbildung 63 „Die Bildung von produktorientierten Teilplänen“ 
 
Für die Ausgestaltung der örtlichen Teilpläne ist es erforderlich, die örtlichen Leistungen zu definieren und vonei-
nander abzugrenzen. Eine systematische Ordnung und Darstellung der gemeindlichen Leistungen (Produkte) 
erleichtert die haushaltswirtschaftliche Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen, um der Ressourcenorientie-
rung ausreichend Rechnung tragen zu können und die Aufgabenerfüllung verstehbar zu machen. Auch verlangt 
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die Produktorientierung, dass die systematische Gliederung der gemeindlichen Produkte mit dem landesweit 
geltenden „NKF-Produktrahmen“ in Einklang steht. Die gemeindliche Produktorientierung kann zudem auch zu 
einer wirtschaftlicheren Gestaltung der Arbeitsprozesse und zur Optimierung von Organisationsabläufen in der 
gemeindlichen Verwaltung beitragen. 
 
 
3. Die Bildung von Haushaltspositionen 
 
Die Produktorientierung des gemeindlichen Haushalts sowie die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendun-
gen im Ergebnisplan und von Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan verlangen eine einheitliche Grund-
struktur im Aufbau der Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan. Die Vorgabe dazu muss eine Umsetzung durch 
alle Gemeinden ermöglichen. Dadurch wird es möglich, die gemeindliche Produktorientierung mit den Arten der 
Erträge und Aufwendungen (im Teilergebnisplan) oder den Einzahlungen und Auszahlungen (im Teilfinanzplan) 
zu verbinden. Als zentrale Elemente für die Gestaltung des örtlichen Haushaltsplans sind der Gemeinde die all-
gemeinen Vorgaben zur „Bildung von Produktbereichen im kommunalen Haushalt“ und der „Haushaltsrechtliche 
NKF-Kontenrahmen“ zur Verfügung gestellt worden (vgl. Nr. 1.2.3 und Nr. 1.5.2 des Runderlasses des Innenmi-
nisteriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
Entsprechend den verordnungsrechtlichen Regelungen für die Gestaltung des gemeindlichen Haushaltsplans 
stellen die o.a. Vorgaben des Landes lediglich Mindestvorgaben dar, die von der Gemeinde entsprechend ihren 
örtlichen Bedürfnissen weiter auszugestalten sind. Sie sollen insbesondere weiter ausgestaltet werden, weil die 
Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan den Adressaten der Haushaltsplanung der Gemeinde als umfassende 
Informationsquelle über die produktbezogene, haushaltswirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinde dienen sollen. In 
diesem Sinne lässt sich aus dem Aufbau der Teilpläne bzw. aus den Teilergebnisplänen und den Teilfinanzplä-
nen problemlos erkennen, welche Mittel zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Haushaltsjahr eingesetzt 
werden sollen.  
 
Der wirtschaftliche Gehalt sowie mögliche Wirkungen des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde 
lassen sich durch eine solche Systematisierung des gemeindlichen Haushaltsplans klar und leicht nachvollziehen. 
Die Systematisierung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen nach den ge-
meindlichen Aufgaben wird dabei durch den NKF-Produktrahmen mit seinen 17 verbindlichen Produktbereichen 
ermöglicht (vgl. § 4 GemHVO NRW i.V.m. dem o.a. Runderlass). Die Systematisierung der Erträge und Aufwen-
dungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen nach der Mittelherkunft und der Mittelverwendung wird durch 
die Mindestvorgabe über 19 Ertrags- und Aufwandsarten sowie über 27 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
ermöglicht (vgl. §§ 2 und 3 GemHVO NRW i.V.m. dem o.a. Runderlass). 
 
Die gemeindliche Haushaltssystematik deckt damit die haushaltsrechtlichen Erfordernisse bei der Aufstellung und 
Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans sowie bei der Abrechnung im Jahresabschluss der Gemeinde ab. 
Sie ermöglicht eine Transparenz über die Größenordnungen des haushaltswirtschaftlichen Handelns einschließ-
lich der Offenlegung von Mittelherkunft und Mittelverwendung der Gemeinde. Durch die Einbindung der Produkto-
rientierung werden zudem Informationen über den Finanzmittelbedarf von einzelnen gemeindlichen Aufgaben 
gegeben. Dafür müssen dann Produkte gebildet und als steuerungsrelevant eingestuft worden sein. Die Gemein-
de hat dann dafür eigenständige Teilpläne aufzustellen, die im gemeindlichen Haushaltsplan enthalten sind.       
 
 
4. Haushaltsplan und Budgetierung 
 
4.1 Die „Internen“ Budgets 
 
Das NKF beinhaltet neben dem Ressourcenverbrauchskonzept auch die dezentrale Ressourcenverantwortung 
und eine flexible Haushaltsbewirtschaftung für die Gemeinde. Die darüber gefasste Vorschrift erkennt die Bud-
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gets als Bewirtschaftungsinstrument für die Gemeinde an (vgl. § 21 GemHVO NRW). Unter Budgetierung wird 
verstanden, den einzelnen Organisationseinheiten der gemeindlichen Verwaltung, z.B. Fachbereiche oder Ämter, 
bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zu übertragen (dezentrale Ressourcenverant-
wortung). Unter einem Budget ist somit als ein mit finanziellen Mitteln ausgestatteter Handlungsbereich, der ei-
nem abgegrenzten Verantwortungsbereich unter bestimmten Zielsetzungen übertragen wird, zu verstehen. Das 
Verständnis von Budgetierung als einen eigenverantwortlichen Bewirtschaftungsprozess ist dabei i.d.R. an die 
verwaltungsmäßigen Organisationseinheiten der Gemeinde gekoppelt und bedarf einer eindeutigen Festlegung 
von Verantwortlichkeiten. Die Budgetierung hat deshalb eine erhebliche Steuerungsrelevanz im Rahmen der 
jährlichen Haushaltsbewirtschaftung der Gemeinde.  
 
In diesem Zusammenhang ist auch die Bildung der gemeindlichen Budgets relevant, denn es ist von Bedeutung, 
ob örtlich eine Vollbudgetierung oder eine Teilbudgetierung oder beide Arten zur Anwendung kommen. Bei einer 
Vollbudgetierung fließen alle Haushaltsmittel, z.B. Erträge und Aufwendungen, in die Budgetierung ein. Dieses 
erfordert ein hohes Maß an Budgetverantwortung, weil durch das Ergebnis unmittelbar der gemeindliche Haus-
haltausgleich betroffen ist (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW). Bei der Teilbudgetierung können dagegen unterschiedli-
che Zusammenhänge innerhalb der örtlichen Budgetierung hergestellt werden, z.B. Sachausgabenbudgetierung, 
Budgetierung von Investitionszahlungen u.a. Außerdem kann die Budgetbildung auch nach Zuschussbudgets 
(Aufwendungen höher als Erträge), Überschussbudgets (Erträge höher als Aufwendungen) und ausgeglichene 
Budgets unterschieden werden. Unabhängig von der Art der örtlichen Budgetbildung bedarf es aber eindeutiger 
Budgetregeln durch die Gemeinde.  
 
Durch eine gesonderte haushaltsrechtliche Vorschrift erhält die Budgetierung für den gemeindlichen Haushalt 
zwar einen hohen Stellenwert, gleichwohl ist damit nicht die Pflicht der Gemeinde verbunden, nun auch automa-
tisch die Budgets im gemeindlichen Haushaltsplan abzubilden (vgl. § 21 GemHVO NRW). Die im gemeindlichen 
Haushaltsplan enthaltenen Teilpläne können zwar eine gute Grundlage für die vor Ort zu bildenden Budgets 
darstellen, es hängt aber einerseits von der Ausgestaltung der örtlichen Produktorientierung und andererseits von 
der Übertragung der dezentralen Ressourcenverantwortung innerhalb der gemeindlichen Verwaltung ab, ob eine 
Identität zwischen diesen beiden haushaltswirtschaftlichen Betrachtungen hergestellt werden kann. Es dürfte sich 
in vielen Fällen anbieten, der vollständigen produktorientierten Gliederung im gemeindlichen Haushaltsplan den 
Vorzug zu geben, um den Adressaten die Leistungserstellung und die dafür eingesetzten Ressourcen in ver-
ständlicher und nachvollziehbarer Weise offen zu legen, und dann darauf die Budgetbildung aufzubauen.  
 
Die Budgetierung kann in solchen Fällen dann stärker als interne Bewirtschaftung in Ausführung des gemeindli-
chen Haushaltsplans eingerichtet und hinsichtlich der Bedürfnisse der gemeindlichen Verwaltung unter Einbezie-
hung der für die Budgetierung vorgesehenen Organisationseinheiten sowie Budgetverantwortlichen ausgerichtet 
werden. Es müssen bei dieser Sachlage nicht zusätzlich zu den produktorientierten Teilplänen im gemeindlichen 
Haushaltsplan auch Budgetpläne darin enthalten sein. Es ist als ausreichend anzusehen, für die Ausführung des 
gemeindlichen Haushaltsplans einen entsprechenden Managementplan aufzustellen. Gleichwohl muss aber auch 
ein Zusammenhang zur Produktorientierung geschaffen werden, in dem z.B. die Budgets eindeutig an den Pro-
dukten der Gemeinde ausgerichtet werden sollten. 
 
 
4.2 Die „Externen“ Budgets 
 
Die Verbindung zwischen Haushaltsplan und Budgetierung kann aber auch dadurch hergestellt werden, dass die 
Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt werden. Ein sol-
cher gemeindlicher Haushaltsplan kann die Budgetbildung vereinfachen, denn i.d.R. können die gebildeten Ver-
antwortungsbereiche eine Stufe in der örtlichen Budgethierachie darstellen, auf der unter Berücksichtigung der 
örtlichen Verhältnisse die Budgetbildung weiter auf- und ausgebaut werden kann.  
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Bei der Budgetierung von Organisationseinheiten der gemeindlichen Verwaltung können die zwischen Rat und 
Verwaltung geschlossenen Vereinbarungen auf Grundlage der gemeindlichen Produkte und Leistungskennzahlen 
und der zur Verfügung stehenden Ressourcen zutreffend abgegrenzt auf die Budgets übertragen werden. Die Art 
und Weise der Bildung der Budgets innerhalb der Verwaltung obliegt dabei eigenverantwortlich der Gemeinde, 
die auch bei dieser Art von Budgetierung einen individuellen Gestaltungsspielraum hat. 
 
In diesem Zusammenhang sind die Maßgaben nach § 4 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO NRW zu beachten, dass 
in diesen Fällen die Aufgaben der Verantwortungsbereiche bzw. Budgets und die dafür gebildeten Produkte so-
wie die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Diesen Teilplänen sind 
zudem in einer Übersicht die Produktbereiche voranzustellen, deren Teilergebnispläne auch die Summen der 
Erträge und der Aufwendungen und deren Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen 
für Investitionen ausweisen müssen. 
 
 
5. Haushaltsplan und Planfortschreibung 
 
Im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft können die im Haushaltsplan der Gemeinde 
veranschlagten Ermächtigungen vielfachen Anpassungen bzw. Fortschreibungen unterliegen. Die Veränderung 
einer haushaltswirtschaftlichen Ermächtigung wird z.B. durch eine Nachtragssatzung ausgelöst (vgl. § 81 GO 
NRW), wenn der dazugehörige Nachtragshaushaltsplan (vgl. § 10 GemHVO NRW) für bestimmte Haushaltsposi-
tionen eine Erhöhung oder Minderung der im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigung (Plansatz) enthält. Die 
haushaltsrechtlich vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen verursachen ebenfalls die Fortschreibung der im 
Ergebnisplan oder im Finanzplan enthaltenen Planansätze, denn diese Übertragungen erhöhen die entsprechen-
den Positionen im Haushaltsplan des folgenden Haushaltsjahres (vgl. § 22 Absatz 1 GemHVO NRW).  
 
Derartige Anpassungen der Haushaltspositionen des Haushaltsplans werden als „Planfortschreibungen“ bezeich-
net und führen zum „fortgeschriebenen Planansatz“ im Ergebnisplan oder im Finanzplan bzw. den Teilplänen. In 
diesen Fällen ist noch zu berücksichtigen, dass die Übertragung von Aufwandsermächtigungen zwar zu einer 
Ergebnisverbesserung im abgelaufenen Haushaltsjahr führt, daraus aber auch eine Ergebnisverschlechterung im 
neuen Haushaltsjahr entstehen kann. Dieser Situation kann von der Gemeinde nicht dadurch begegnet werden, 
dass erneut eine Ermächtigungsübertragung vorgenommen wird, denn die haushaltswirtschaftlichen Ermächti-
gungen gelten regelmäßig nur bis zum Ende des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres.  
 
 
6. Die Zeitreihe im Haushaltsplan 
 
Die Gemeinde hat ihrer Haushaltsplanung nicht allein das Haushaltsjahr als kurzfristigen Zeitraum zugrunde zu 
legen, sondern vielmehr einen fünfjährigen Planungszeitraum, der vom laufenden Haushaltsjahr ausgeht und in 
den das Haushaltsjahr als erstes Planungsjahr eingebunden ist (vgl. § 84 GO NRW). Für diesen Planungszeit-
raum muss die Gemeinde ihre Leistungskraft offen legen, aber auch zeigen, wie sie die stetige Aufgabenerfüllung 
sichert. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft wird dabei anhand des aufgezeigten Ressourcenaufkommens und 
des Ressourcenverbrauchs sowie des Bedarfs der Gemeinde an Finanzmitteln innerhalb der mehrjährigen Er-
gebnis- und Finanzplanung gemessen.  
 
Diese Planungsweise erfordert, im Zeitraum der mehrjährigen Planung die gemeindlichen Erträge und Aufwen-
dungen in ihrer voraussichtlichen Höhe sowie die Einzahlungen in der zu erzielenden Höhe und die Auszahlun-
gen in Höhe der voraussichtlich zu leistenden Beträge jahresbezogen und nach ihren Arten abzubilden. Dadurch 
werden die haushaltswirtschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde vorausschauend aufgezeigt. Die 
mittelfristige Planung der Gemeinde ist sowohl im gemeindlichen Ergebnisplan und im Finanzplan als auch in 
jedem produktorientierten Teilplan abzubilden.  
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Diese Vorgabe führt durch weitere Ergänzungen insgesamt zu einer mehrjährigen Zeitreihe, bei der im Haus-
haltsplan den für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und 
Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voran-
zustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen sind (vgl. § 1 Ab-
satz 3 GemHVO NRW). Die gemeindliche Haushaltsplanung ist in dieser mehrjährigen Zeitreihe, bezogen auf die 
einzelnen Haushaltspositionen im Ergebnisplan und Finanzplan sowie in den Teilplänen, sorgsam und gewissen-
haft durchzuführen.  
 
Die Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan verändert aber nicht den 
dafür bestimmten fünfjährigen Planungszeitraum, in dessen Mittelpunkt das neue Haushaltsjahr steht. Vielmehr 
wird mit der tatsächlichen mehrjährigen Zeitreihe ein Überblick über die Erträge und Aufwendungen im Ergebnis-
plan und den Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan sowie in den Teilplänen in zwei vergangenen 
Haushaltsjahren, im aktuellen Haushaltsjahr und in den folgenden drei Planungsjahren gegeben. Der Rat hat 
dadurch bei seinen Beratungen und der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen auch die 
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit ihren Wirkungen unmittelbar im Blickfeld.  
 
 
7. Die Steuerungsrelevanz des Haushaltsplans  
 
Der gemeindliche Haushaltsplan soll durch seine Untergliederung in produktorientierte Teilpläne (vgl. § 4 GemH-
VO NRW), die örtliche Ziele und Leistungskennzahlen (vgl. § 12 GemHVO NRW) enthalten sollen, auch für Steu-
erungszwecke im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung geeignet sein. Dieser Ansatz erfordert, im ge-
meindlichen Haushaltsplan auch Ursachen und Wirkungen des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde 
aufzuzeigen, die aufgrund von Zielen und ggf. einem Leitbild entstanden sind und diesen zugeordnet werden 
können.  
 
Zum Wesen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gehört es daher, einen ausreichenden und sachlich zweck-
bezogenen Kommunikationsprozess zwischen den Organen der Gemeinde zu führen, und auf der Grundlage von 
gemeindlichem Haushaltsplan und Jahresabschluss der Gemeinde positive Effekte zu erzielen und messen zu 
können. Außerdem gilt es, auch dadurch die Steuerungstauglichkeit des gemeindlichen Haushaltsplans unter 
Berücksichtigung der Interessen seiner Adressaten zu erreichen. Der gemeindliche Haushaltsplan ist daher nicht 
nur als eine Ermächtigungsgrundlage für das gemeindliche Verwaltungshandeln zu verstehen, sondern auch als 
ein Instrument, die gemeindlichen Leistungsarten zu bemessen, zu planen, zu bewirtschaften und zu überprüfen, 
um eine auf die örtlichen Bedürfnisse ausgerichtete qualitative und quantitative Lösung zu finden. 
 
In diesem Zusammenhang gilt es, den örtlichen Haushaltsplan sachgerecht so auszugestalten, dass für den Rat 
der Gemeinde die notwendigen bzw. wesentlichen Informationen gegeben werden, die inhaltliche und formale 
Ausgestaltung aber auch eine Orientierung für das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde bieten, und dabei die 
Weiterentwicklung der Gemeinde mit ihren Chancen und Risiken sowie einer Orientierung am Grundsatz der 
intergenerativen Gerechtigkeit mit im Blickfeld steht. Die Produktorientierung der Gemeinde und deren Leistungs-
erstellung können dabei in einem Zusammenhang gestellt werden, der die gewünschte Transparenz über das 
gemeindliche Verwaltungsgeschehen aufzuzeigen hilft, wenn gleichzeitig auch für die Verantwortlichen in der 
Gemeinde die haushaltswirtschaftlichen Wirkungen erkennbar gemacht und im Rahmen einer Berichterstattung 
bekannt werden. 
 
 
8. Die fremden Finanzmittel 
 
Von der Gemeinde werden im Haushaltsjahr neben den eigenen Finanzmitteln auch fremde Finanzmittel von 
Dritten bewirtschaftet. Diese fremden Finanzmittel sind von der Veranschlagung im Haushaltsplan der Gemeinde 
regelmäßig ausgenommen (vgl. § 16 GemHVO NRW). Die Vorschrift stellt für eine Veranschlagung von fremden 
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Finanzmitteln im gemeindlichen Finanzplan jedoch kein absolutes Verbot dar. Die Gemeinde muss dann aber 
dafür in ihrem Finanzplan eine gesonderte Haushaltsposition schaffen.  
 
Es ist bei dieser Vorschrift davon ausgegangen worden, dass die Dritten ihren gesamten Bedarf an Finanzmittel 
haushaltsmäßig selbst planen und veranschlagen. Erst im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung werden der 
Gemeinde i.d.R. entsprechend ihrem örtlichen Bedarf die notwendigen Finanzmittel zur Zahlungsabwicklung zur 
Verfügung gestellt. Die fremden Finanzmittel sind deshalb unabhängig von ihrer Zweckbestimmung immer dann 
in die gemeindliche Finanzrechnung (vgl. § 39 GemHVO NRW) einzubeziehen, soweit diese Finanzmittel im 
Rahmen von gemeindlichen Zahlungsvorgängen in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde in Form von Einzah-
lungen oder Auszahlungen abgewickelt werden. Die Gemeinde hat deshalb diese Finanzmittel auch im Rahmen 
ihrer Liquiditätsplanung zu berücksichtigten. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Inhalte des Haushaltsplans): 
 
1.01 Allgemeines 
 
Für die Haushaltsführung der Gemeinde im Haushaltsjahr ist der gemeindliche Haushaltsplan verbindlich. Diese 
Verbindlichkeit bezieht sich dabei auf alle Bestandteile des Haushaltsplans der Gemeinde. Die gemeindliche 
Verwaltung ist dadurch bei der Ausführung der Haushaltswirtschaft an die im gemeindlichen Ergebnisplan (vgl. § 
2 GemHVO NRW) und im gemeindlichen Finanzplan (vgl. § 3 GemHVO NRW) als haushaltsmäßige Gesamtebe-
ne sowie in den produktorientierten Teilplänen (vgl. § 4 GemHVO NRW) veranschlagten Erträge und Aufwendun-
gen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die dort betragsmäßig unter den Haushaltspositionen ausgewiesen 
sind, gebunden.  
 
Die Bindung an die Teilpläne besteht dabei unabhängig davon, ob diese aus der Steuerungssicht der Gemeinde 
nach Produktbereichen, Produktgruppen oder Produkten unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt 
gegebenen Produktrahmens gebildet werden können (vgl. § 4 GemHVO NRW) oder nach Verantwortungsberei-
chen (Budgets) aufgestellt worden sind. Bereits diese haushaltsmäßige Bindung führt unter Einbeziehung der 
Haushaltsgrundsätze dazu, dass der gemeindliche Haushaltsplan inhaltlich vollständig in Bezug auf das betref-
fende Haushaltsjahr sein muss. 
 
 
1.1 Zu Satz 1 (Veranschlagung im Haushaltsplan): 
 
1.1.0 Die Grundlagen der Haushaltsplanung 
 
Die haushaltsrechtlichen Grundsatzbestimmungen für den gemeindlichen Haushaltsplan berücksichtigen den 
Rechnungsstoff des NKF. Deshalb werden die Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ nicht nur im Ergeb-
nisplan sowie die Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ im Finanzplan verwandt, sondern auch die 
Haushaltsbewirtschaftung sowie die Haushaltsabrechnung (Jahresabschluss) einschließlich der dafür notwendi-
gen Buchführung (doppelte Buchführung) verwenden diesen Rechenstoff. Die Orientierung des Rates der Ge-
meinde an den Steuerungserfordernissen im Sinne des Neuen Steuerungsmodells und die Berücksichtigung der 
Informationsbedürfnisse der Öffentlichkeit führt zu einer sehr örtlich geprägten Darstellungsform des gemeindli-
chen Haushaltsplans, sowohl in seinem Aufbau als auch in seinem Detaillierungsgrad.  
 
Die Gemeinde hat bei der Veranschlagung der voraussichtlich notwendigen haushaltswirtschaftlichen Ermächti-
gungen für das Haushaltsjahr den Grundsatz der Vollständigkeit zu beachten. Der gemeindliche Haushaltsplan 
muss deshalb alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden 
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Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen, aber auch die für Investitionsmaßnahmen notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten. 
Der gemeindliche Haushaltsplan konkretisiert dabei die sachlichen Rahmenbedingungen, die als Festsetzungen 
in der Haushaltssatzung der Gemeinde verankert sind, z.B. der Gesamtbetrag der Aufwendungen des Haushalts-
jahres (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1a GO NRW). In diesem Zusammenhang ist auch der zeitliche Rahmen für 
den gemeindlichen Haushaltsplan nicht unbeachtlich, denn die Haushaltssatzung der Gemeinde tritt nach der 
gesetzlichen Regelung mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (vgl. gilt § 78 Ab-
satz 3 GO NRW.  
 
Der Haushaltsplan der Gemeinde muss unter Beachtung der genannten Vorgaben im Ergebnisplan die im Haus-
haltsjahr durch die Erfüllung der Aufgaben anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen und im Finanz-
plan die im Haushaltsjahr eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthalten. Diese im ge-
meindlichen Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen entfallen dabei mit dem Ende des Haushaltsjahres, 
sodass die Gemeinde aus den betreffenden Haushaltspositionen des Haushaltsplans dann i.d.R. keine Aufwen-
dungen mehr entstehen lassen oder Auszahlungen leisten darf, soweit nicht eine Ermächtigungsübertragung ins 
folgende Haushaltsjahr zulässig ist (vgl. § 22 GemHVO NRW). Insgesamt gesehen sind daher bei der gemeindli-
chen Haushaltsplanung insbesondere der Grundsatz der sachlichen Bindung und der Grundsatz der zeitlichen 
Bindung sowie der Grundsatz der Jährlichkeit von besonderer Bedeutung. 
 
 
1.1.1 Zu Nummer 1 (Veranschlagung der Erträge und Einzahlungen): 
 
1.1.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Im NKF wird über die Rechengröße „Erträge“ das Ressourcenaufkommen und über die Rechengröße „Einzah-
lungen“ die Zugänge an Finanzmitteln der Gemeinde erfasst. Gleichzeitig soll die Ausrichtung der Finanzpolitik 
der Gemeinden auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit ausgerichtet sein, dass der gesamte Ressour-
cenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Genera-
tionen nicht zu überlasten. Die im NKF für den gemeindlichen Ergebnisplan zu verwendende Rechengröße „Er-
träge“ ist dabei der zutreffende Buchungsstoff für eine „Reinvermögensrechnung“, die das Geldvermögen und 
das Sachvermögen der Gemeinde betrifft, wenn ein Geschäftsvorfall der Gemeinde das gemeindliche Eigenkapi-
tal erhöht. Außerdem führt die Rechengröße „Einzahlungen“ im Rahmen des gemeindlichen Finanzplans zu einer 
Mittelherkunftsrechnung, bei der die eingehenden Zahlungen ausschlaggebend und unter Beachtung des Kas-
senwirksamkeitsprinzips als Zahlungsströme zu erfassen sind. 
 
 
1.1.1.2 Die Veranschlagung von Erträgen 
 
1.1.1.1.1 Der Aufbau der Veranschlagung 
 
Das Ressourcenverbrauchskonzept wird dadurch angemessen umgesetzt, dass im Ergebnisplan mit der Re-
chengröße „Ertrag“ das Ressourcenaufkommen zu veranschlagen ist. Die Erträge bedeuten einen Wertezufluss 
an Gütern und Dienstleistungen und bewirken eine Eigenkapitalerhöhung. Der Ergebnisplan hat die Aufgabe, 
über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge vollständig und klar zu informieren. Er weist auch einen sich 
im Haushaltsjahr voraussichtlich ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus, weil im Ergebnisplan auch die 
gemeindlichen im Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen zu veranschlagen sind.  
 
Bei der Aufstellung des gemeindlichen Ergebnisplans ist zu berücksichtigen, dass der Ergebnisplan nach dem 
Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut ist, sodass die ordentlichen und die außerordentlichen Erträge ge-
trennt voneinander zu veranschlagen sind. Außerdem sind nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften, insbe-
sondere nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen (vgl. § 11 GemHVO NRW) z.B. die Erträge in ihrer voraus-
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sichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (Grundsatz der 
Periodenabgrenzung). Die im gemeindlichen Ergebnisplan veranschlagten Erträge stellen zudem keine Ober-
grenze für die Haushaltsbewirtschaftung dar. Vielmehr spiegeln die Haushaltspositionen im gemeindlichen Er-
gebnisplan die Erwartungen bzw. Schätzungen der Gemeinde bezogen auf das Haushaltsjahr wieder, denn die 
Gemeinde muss durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass ihre Ansprüche vollständig erfasst, rechtzei-
tig geltend gemacht und eingezogen werden (vgl. § 23 Absatz 3 GemHVO NRW). 
 
 
1.1.1.1.2 Die Rechengröße „Ertrag“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Ertrag“ wird betriebswirtschaftlich die bewertete Leistungserstellung der 
Gemeinde in einem Haushaltsjahr (Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. Einen Ertrag stellt dabei jeder 
gemeindliche Vorgang dar, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde erhöht. Mit der Rechen-
größe werden aber auch die der Gemeinde zustehenden Steuereinnahmen und die ihr gewährten Zuwendungen 
erfasst, denn diese stellen einen erheblichen Anteil an den gemeindlichen Einnahmen dar. Die Begriffspaare 
„Erträge“ und „Einnahmen“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rechengröße „Ertrag“ 

 
 

ERTRAG 
 

 

 
Ertrag, der nicht gleichzeitig 

eine Einnahme ist 

 
Ertrag, der gleichzeitig 
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ein Ertrag ist 
 

 
Einnahme, die nicht gleichzeitig 
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EINNAHME 

 
Abbildung 64 „Die Rechengröße Ertrag“ 

 
Die Rechengrößen „Ertrag“ und „Einnahme“ sind dann deckungsgleich, wenn die gleiche Periode bzw. das glei-
che Haushaltsjahr der Gemeinde betroffen ist. Die Gemeinde erzielt dann aber in einem Haushaltsjahr eine Ein-
nahme, die keinen Ertrag darstellt, wenn entweder keine Leistungserstellung durch die Gemeinde vorliegt oder 
wenn die Leistungserstellung und die dazugehörige Einnahme in unterschiedliche Haushaltsjahre fallen, z. B. bei 
Mietvorauszahlungen (vgl. § 42 GemHVO NRW). 
 
 
1.1.1.3 Die Veranschlagung von Einzahlungen 
 
1.1.1.3.1 Der Aufbau der Veranschlagung 
 
Im gemeindlichen Haushaltsrecht kann auf eine Planung der voraussichtlich eingehenden Einzahlungen, insbe-
sondere für Investitionen der Gemeinde, und damit auf die Aufstellung eines Finanzplans nicht verzichtet werden. 
Die Rechengröße „Einzahlungen“ des NKF stellt dabei den Buchungsstoff für den Finanzplan der Gemeinde dar. 
Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen tatsächlichen Geldzufluss, der zum Zeitpunkt der Bezahlung von 
Gütern und Dienstleistungen entsteht und eine Erhöhung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt. Die Arten der 
Einzahlungen zeigen die Mittelherkunft auf, denn sie sind im Finanzplan im gemeindlichen Haushaltsplan ge-
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trennt nach Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzie-
rungstätigkeit des Haushaltsjahres zu veranschlagen.  
 
Außerdem sind nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften, insbesondere nach den allgemeinen Planungsgrund-
sätzen (vgl. § 11 GemHVO NRW) z.B. die Einzahlungen in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden Beträge in 
dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, in dem sie liquiditätswirksam werden (Grundsatz der Kassenwirksam-
keit). Die im gemeindlichen Finanzplan veranschlagten Einzahlungen stellen jedoch keine Obergrenze für die 
Haushaltsbewirtschaftung dar. Vielmehr spiegeln die Haushaltspositionen im gemeindlichen Finanzplan die Er-
wartungen der Gemeinde wieder, denn die Gemeinde muss durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass 
ihre Ansprüche vollständig erfasst, rechtzeitig geltend gemacht und eingezogen werden (vgl. § 23 Absatz 3 
GemHVO NRW). 
 
 
1.1.1.3.2 Die Rechengröße „Einzahlungen“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Einzahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelzufluss bei der Ge-
meinde im Haushaltsjahr erfasst, der zu einer Erhöhung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch den 
Zugang liquider Mittel, die in Form von Bargeld oder Buchgeld der Gemeinde zufließen, führt. Die Begriffspaare 
„Einzahlungen“ und „Einnahmen“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbil-
dung). 
 

 
Die Rechengröße „Einzahlungen“ 
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Einzahlung, die nicht gleichzeitig 

eine Einnahme ist 
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eine Einnahme ist 
 
 

 

  
Einnahme, die gleichzeitig 
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Abbildung 65 „Die Rechengröße Einzahlungen“ 

 
Nicht als Einzahlung gilt die Erhöhung des Kassenbestandes der Gemeinde durch eine Barabhebung von einem 
Bankkonto der Gemeinde, weil dadurch der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde insgesamt nicht verändert wird. 
Es liegen beim Einsatz der Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Einnahme“ im gemeindlichen Rechnungswesen 
auch dann nicht einnahmewirksame Einzahlungen vor, wenn es in gleicher Höhe zu einer zu einer Abnahme der 
gemeindlichen Forderungen oder zu einer Erhöhung der gemeindlichen Verbindlichkeiten kommt. 
 
 
1.1.2 Zu Nummer 2 (Veranschlagung von Aufwendungen und Auszahlungen): 
 
1.1.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Mit dem NKF wird über Aufwendungen der Ressourcenverbrauch der Gemeinde erfasst und der tatsächliche 
Werteverzehr über Abschreibungen vollständig abgebildet. Unter Einbeziehung der gemeindlichen Produktorien-
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tierung wird damit die haushaltsmäßige Erfassung und Darstellung des Ressourcenverbrauchs der Gemeinde 
bezogen auf ihre Aufgabenerfüllung möglich. Gleichzeitig soll die Ausrichtung der Finanzpolitik der Gemeinden 
auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit erreichen, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Peri-
ode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um die nachfolgenden Generationen nicht zu 
überlasten.  
 
Die im NKF für den gemeindlichen Ergebnisplan zu verwendende Rechengröße „Aufwendungen“ ist daher der 
zutreffende Buchungsstoff für eine „Reinvermögensrechnung“, die das Geldvermögen und das Sachvermögen 
der Gemeinde betrifft, wenn ein Vorgang bei der Gemeinde das gemeindliche Eigenkapital vermindert. Außerdem 
führt die Rechengröße „Auszahlungen“ im Rahmen des gemeindlichen Finanzplans und der Finanzrechnung zu 
einer Mittelverwendungsrechnung, bei der die zu leistenden Zahlungen ausschlaggebend und unter Beachtung 
des Kassenwirksamkeitsprinzips als Zahlungsströme zu erfassen sind. 
 
 
1.1.2.2 Die Veranschlagung von Aufwendungen 
 
1.1.2.2.1 Der Aufbau der Veranschlagung 
 
Das Ressourcenverbrauchskonzept wird auch dadurch angemessen umgesetzt, dass im Ergebnisplan mit der 
Rechengröße „Aufwendungen“ der Ressourcenverbrauch der Gemeinde zu veranschlagen ist. Die Aufwendun-
gen bedeuten einen Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen der Gemeinde und mindern dadurch das ge-
meindliche Eigenkapital. Zu Aufwendungen der Gemeinde führt daher jeder gemeindliche Vorgang, der das Net-
tovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde vermindert.  
 
Der Ergebnisplan der Gemeinde hat dabei die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der gemeindlichen 
Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren. Er weist daher auch den Jahresüberschuss oder 
den Jahresfehlbedarf aus, der voraussichtlich aus der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im 
Haushaltsjahr entstehen wird. Die im gemeindlichen Ergebnisplan veranschlagten Aufwendungen stellen dabei 
eine Obergrenze für die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen für die gemeindli-
che Haushaltsbewirtschaftung dar. Die Ermächtigungen können dabei durch eine Nachtragssatzung verändert 
werden (vgl. § 81 GO NRW). Soweit über die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge ein weiterer Bedarf be-
steht, können auch Aufwendungen überplanmäßig oder außerplanmäßig im Rahmen der Ausführung des ge-
meindlichen Haushaltsplans bereitgestellt werden, wenn diese unabweisbar sind (vgl. § 83 GO NRW).  
 
Die Gemeinde muss zudem durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die im Haushaltsplan enthaltenen 
Ermächtigungen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung dieses erfordert und die 
Verpflichtungen der Gemeinde erst bei Fälligkeit erfüllt werden (vgl. § 23 Absatz 1 und 3 GemHVO NRW). Bei der 
Veranschlagung der Aufwendungen im gemeindlichen Ergebnisplan ist zudem zu berücksichtigen, dass der Er-
gebnisplan nach dem Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut ist, sodass die ordentlichen und die außeror-
dentlichen Aufwendungen getrennt voneinander zu veranschlagen sind. Außerdem sind nach den haushaltsrecht-
lichen Vorschriften, insbesondere nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen (vgl. § 11 GemHVO NRW) z.B. 
die Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich 
zuzurechnen sind (Grundsatz der Periodenabgrenzung).  
 
 
1.1.2.2.2 Die Rechengröße „Aufwand“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Aufwand“ wird betriebswirtschaftlich der bewertete Güterverzehr der 
Gemeinde in einem Haushaltsjahr verstanden. Die Rechengrößen „Aufwand“ und „Ausgabe“ sind dann de-
ckungsgleich, wenn die gleiche Periode bzw. das gleiche Haushaltsjahr der Gemeinde betroffen ist, z. B. wenn 
von der Gemeinde die Gehälter, das Material, die Energie u.a. zu bezahlen ist. Die Gemeinde leistet dann in 
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einem Haushaltsjahr eine Ausgabe, die keinen Aufwand darstellt, wenn z.B. die im Dezember des Haushaltsjah-
res für den Januar des Folgejahres zu zahlende Beamtenbesoldung. Die Aufwendungen der Gemeinde und die 
dazugehörige Ausgabe fallen dabei in unterschiedliche Haushaltsjahre (vgl. aktive Rechnungsabgrenzung nach § 
42 GemHVO NRW). Die Begriffspaare „Aufwand“ und „Ausgaben“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt 
unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rechengröße „Aufwand“ 
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Abbildung 66 „Die Rechengröße Aufwand“ 

 
 
1.1.2.3 Die Veranschlagung der Auszahlungen 
 
1.1.2.3.1 Der Aufbau der Veranschlagung 
 
In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft kann auf eine mehrjährige Finanzplanung, in der die voraussichtlich 
künftig zu leistenden Auszahlungen der Gemeinde, insbesondere für die gemeindliche Investitionstätigkeit, zu 
ermitteln sind, nicht verzichtet werden. Bei den gemeindlichen Auszahlungen fließen zum Zeitpunkt der Bezah-
lung von Gütern und Dienstleistungen die monetären Finanzmittel an Dritte ab und mindern den Geldbestand 
bzw. das Geldvermögen der Gemeinde. Die Arten der Auszahlungen im gemeindlichen Finanzplan zeigen dabei 
die Mittelverwendung durch die Gemeinde auf. Außerdem sind nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften, ins-
besondere nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen (vgl. § 11 GemHVO NRW) z.B. die Auszahlungen in 
Höhe der voraussichtlich zu leistenden Beträge im Finanzplan der Gemeinde zu veranschlagen (Kassenwirksam-
keitsprinzip).  
 
Die im gemeindlichen Finanzplan veranschlagten Auszahlungen stellen dabei eine Obergrenze für die gemeindli-
che Haushaltsbewirtschaftung dar, soweit nicht überplanmäßige und/oder außerplanmäßige Auszahlungen im 
Rahmen der Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans unabweisbar werden (vgl. § 83 GO NRW). Die Ge-
meinde muss zudem durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die im Haushaltsplan enthaltenen Er-
mächtigungen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Sie darf die 
bestehenden Verpflichtungen erst bei ihrer Fälligkeit erfüllen (vgl. § 23 Absatz 1 und 3 GemHVO NRW). 
 
 
1.1.2.3.2 Die Rechengröße „Auszahlungen“ 
 
Die Rechengröße „Auszahlungen“ stellt dabei einerseits den Buchungsstoff für den Finanzplan der Gemeinde 
dar. Andererseits wird darunter der tatsächliche Zahlungsmittelabfluss bei der Gemeinde im Haushaltsjahr er-
fasst, der zu einer Verminderung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch den Abgang liquider Mittel, 
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die in Form von Bargeld oder Buchgeld von der Gemeinde abgegeben werden, führt. In diesem Zusammenhang 
gilt die Verminderung des Kassenbestandes der Gemeinde durch eine Bareinzahlung auf ein Bankkonto der 
Gemeinde nicht als Auszahlung, weil dadurch der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde insgesamt nicht verän-
dert wird. Die Begriffspaare „Aufwendungen“ und „Ausgaben“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt unter-
schieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rechengröße „Auszahlungen“ 
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Abbildung 67 „Die Rechengröße Auszahlungen“ 

 
Beim Einsatz der Rechengrößen „Auszahlungen“ und „Ausgabe“ liegen auch dann keine ausgabewirksamen 
Auszahlungen vor, wenn es in gleicher Höhe zu einer zu einer Minderung der gemeindlichen Verbindlichkeiten 
oder zu einer Zunahme der gemeindlichen Forderungen kommt. Auch eine Verminderung des Kassenbestandes 
der Gemeinde durch eine Bareinzahlung auf ein Bankkonto der Gemeinde gilt nicht als gemeindliche Auszahlung, 
weil durch diesen Vorgang der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde insgesamt nicht verändert wird. 
 
 
1.1.3 Zu Nummer 3 (Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen): 
 
Durch die Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 GO NRW wird die gemeindliche Verwaltung ermächtigt, Ver-
pflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren einzugehen. Die Ge-
meinde darf i.d.R. dann neue Verpflichtungen zulasten der drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre 
eingehen, wenn dafür Ermächtigungen im Teilfinanzplan der Teilpläne gesondert veranschlagt worden sind (vgl. § 
4 Absatz 4 GemHVO NRW). Es ist dabei das Ziel dieser Veranschlagung, die gemeindliche Verwaltung in die 
Lage zu versetzen, Aufträge für Lieferungen und Leistungen für die Fortführung von gemeindlichen Investitions-
maßnahmen zu erteilen. Die Zahlungen zulasten der Gemeinde dürfen dann in späteren Haushaltsjahren erfol-
gen, ohne dass es zwingend erforderlich ist, in dem Haushaltsjahr, in dem der Auftrag durch die Gemeinde erteilt 
wird, bereits konkrete Auszahlungsermächtigungen verfügbar haben zu müssen (vgl. § 13 GemHVO NRW).  
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Sondervorschriften für die Sondervermögen): 
 
Nach dem Grundsatz der Einheit des Haushaltsplans hätte die Gemeinde als Rechtsperson für ihre gesamte 
Haushaltswirtschaft sachlich nur einen einzigen Haushaltsplan aufzustellen. Davon lässt die Vorschrift jedoch 
eine Ausnahme zu, in dem ausdrücklich bestimmt wird, dass die Vorschriften über die Sondervermögen der Ge-
meinde (vgl. § 97 GO NRW) unberührt bleiben. Die Gemeinde braucht deshalb ihre wirtschaftlichen Unternehmen 
(§ 114 GO NRW) und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen (§ 107 Absatz 2 GO NRW) ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit nicht in den gemeindlichen Haushaltsplan einbeziehen (vgl. § 97 Absatz 3 GO 
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NRW). Diesen Festlegungen folgt die Eigenbetriebsordnung, nach der für die Eigenbetriebe jährlich eigenständi-
ge Wirtschaftspläne aufzustellen sind (vgl. § 14 EigVO NRW).  
 
Aufgrund der gesetzlichen Ausnahmeregelung können auch für die rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und 
Versicherungseinrichtungen der Gemeinde besondere Haushaltspläne aufgestellt werden (vgl. § 97 Absatz 4 GO 
NRW). Dagegen sind in den gemeindlichen Haushaltsplan neben den bestehenden Aufgabenbereichen der ge-
meindlichen Verwaltung zusätzlich als Sondervermögen der Gemeinde nur noch das gesonderte Gemeindeglie-
dervermögen und die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen einzubeziehen. Dazu ist zu beachten, dass 
das Gemeindegliedervermögen im jeweils sachlich zutreffenden Produktbereich und die rechtlich unselbstständi-
gen örtlichen Stiftungen im Produktbereich 17 „Stiftungen“ abzubilden sind (vgl. Nr. 1.2.3 des Runderlasses des 
Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Bestandteile des Haushaltsplans): 
 
2.01 Der Aufbau des Haushaltsplans 
 
Im NKF hat der gemeindliche Haushaltsplan die haushaltsmäßige Gesamtebene aus Ergebnisplan und Finanz-
plan und die produktorientierten Teilpläne zu enthalten. Ein aufgestelltes Haushaltssicherungskonzept nach § 76 
GO NRW ist ein Bestandteil des Haushaltsplans und der Stellenplan für die Beamten und die tariflich Beschäftig-
ten eine Anlage zum Haushaltsplan (vgl. § 1 Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO NRW). Die-
se Festlegungen gewährleisten die Vergleichbarkeit der Haushalte der Gemeinden untereinander. Das nachfol-
gende Schema zeigt eine Übersicht über die Elemente des Haushaltsplans (vgl. Abbildung). 
 

 
H 
A 
U 
S 
H 
A 
L 
T 
S 
S 
A 
T 
Z 
U 
N 
G 

 
 

 
Der gemeindliche Haushaltsplan im NKF 

 

 
 

 
 
 
 

 
Ergebnisplan 
   
-   Erträge 
 
-   Aufwendungen 

 
 
 
 
 
 

 
Finanzplan 
 
-   Einzahlungen 
 
-   Auszahlungen 
 
-   Investitionen 

 
 
 
 

 
Produktorientierte Teilpläne  

Gliederung der Gesamtebene in (17 Produktbereiche)  
 

 
 

 
mit Teilergebnisplänen 

 
mit Teilfinanzplänen 

 

 
 

  
Ziele und Leistungskennzahlen zur örtlichen Aufgabenerfüllung  

und weitere Daten 
 
  
 

Anlagen zum Haushaltsplan 
 

 

 
 

Abbildung 68 „Der gemeindliche Haushaltsplan im NKF“ 
 
Der Haushaltsplan der Gemeinde muss zudem alle wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Informationen für das 
Haushaltsjahr und auch für die folgenden drei Planungsjahre enthalten. Diese Vorgaben führen im gemeindlichen 
Haushaltsplan zur Abbildung einer Zeitreihe von sieben Jahren, die jeweils jahresbezogene Angaben innerhalb 
der Bestandteile des Haushaltsplans erfordert (vgl. § 1 Absatz 3 GemHVO NRW). Die Angaben im Haushaltsplan 
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der Gemeinde sind dabei dann als wesentlich anzusehen, wenn durch ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte Abbil-
dung haushaltswirtschaftliche Entscheidungen der Gemeinde beeinflusst werden könnten. Ob und wann dieses in 
der Praxis vor Ort gegeben ist, muss im Einzelfall beurteilt werden.  
 
Die mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts angestrebten Ziele, die Steuerung der Gemeinde zu verbes-
sern und den Ressourcenverbrauch vollständig zu berücksichtigen, erfordern einen angepassten Aufbau des 
Haushaltsplans. Zugleich wird den Gemeinden die Befugnis eingeräumt, ihren Haushaltsplan nach ihren örtlichen 
Bedürfnissen eigenverantwortlich zu untergliedern. Diese Vorgabe trägt wesentlich zur Stärkung der Selbstver-
waltung der Gemeinden bei. Außerdem sind der Aufbau, der Detaillierungsgrad und die Darstellungsform der 
Bestandteile des gemeindlichen Haushaltsplans auf die Steuerungserfordernisse des Rates und auf die Informa-
tionsbedürfnisse der Öffentlichkeit ausgerichtet worden. 
 
Den Gemeinden bleibt es dabei freigestellt, die produktorientierten Teilpläne aus Steuerungsgesichtspunkten 
entweder nach Produktbereichen, Produktgruppen oder Produkten oder nach örtlichen Verantwortungsbereichen 
zu gliedern. Dadurch ist eine Darstellung der erbrachten Dienstleistungen durch Produkte i.V.m. dem Ressour-
cenverbrauch und dem Ressourcenaufkommen unter der Einbeziehung von örtlichen Zielen und Leistungskenn-
zahlen möglich. In den Fällen, in denen der Darstellung der örtlichen Budgetierung i.V.m. der gemeindlichen 
Fach- und Ressourcenverantwortung der Vorrang eingeräumt wird, können die Teilpläne im gemeindlichen 
Haushaltsplan auch nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt werden (vgl. §§ 4 und 21 GemHVO 
NRW). Auf die Darstellung der Produktorientierung darf dabei nicht gänzlich verzichtet werden. 
 
 
2.1 Zu Satz 1 (Gliederung des Haushaltsplans): 
 
Der gemeindliche Haushaltsplan muss immer mindestens aus dem Ergebnisplan und dem Finanzplan sowie den 
produktorientierten Teilplänen bestehen, dem zudem eine Vielzahl von Anlagen beizufügen sind (vgl. § 1 Absatz 
2 GemHVO NRW). Er bildet deshalb jahresbezogen die voraussichtlich verfügbaren Ressourcen der Gemeinde 
als Aufkommen (Ertrag) oder Verbrauch (Aufwand), aber auch die eingehenden und zu leistenden Finanzmittel 
der Gemeinde ab. Mit diesem Haushaltsplan wird dem Budgetrecht des Rates Rechnung getragen, denn dieser 
muss neben den Festlegungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen auch 
sachliche Zuordnungen unter Beachtung der stetigen Aufgabenerfüllung und der gemeindlichen dauernden Leis-
tungsfähigkeit treffen.  
 
Der haushaltswirtschaftliche Rahmen, der durch den Ergebnisplan und den Finanzplan gebildet wird, soll durch 
die produktorientierten Teilpläne näher ausgestaltet und ausgefüllt werden. Dazu bestehen in der Hinsicht beson-
dere Vorgaben, dass sich der Ergebnisplan im erforderlichen Umfang als Teilergebnisplan im Teilplan enthalten 
sein muss und der Finanzplan entsprechend als Teilfinanzplan (vgl. § 4 Absatz 4 GemHVO NRW). Der Gleich-
klang zwischen diesen Teilen und dem jeweiligen Gesamtwerk sowie die Zusammenführung der Daten von den 
Teilen zum Gesamtwerk wird dadurch erleichtert, dass Mindestvorgaben zur Gliederung des Ergebnisplans und 
des Finanzplans gemacht wurden, die entsprechend auch beim Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zur Anwen-
dung kommen müssen.  
 
Diese Vorgaben lassen eine getrennte Betrachtung und Beurteilung und der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unter Einbeziehung der dafür 
bestimmten Haushaltspositionen zu (vgl. §§ 2 und 3 GemHVO NRW). Für haushaltsrechtliche Besonderheiten 
sind besondere Teilpläne zu bilden, deren Ausgestaltung im Einzelnen von den örtlichen Gegebenheiten abhän-
gig ist. Für die allgemeine Finanzwirtschaft der Gemeinde, die auf den gesamten Haushalt der Gemeinde ausge-
richtet ist, wurde es z.B. als sachgerecht angesehen, den gesonderten Produktbereich „Allgemeine Finanzwirt-
schaft“ festzulegen (vgl. Nr. 1.2.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
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2.1.1 Der Ergebnisplan 
 
Im Zentrum der gemeindlichen Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan (vgl. § 3 GemHVO NRW). Er beinhaltet 
die voraussichtlich erzielbaren Erträge (Ressourcenaufkommen) und entstehenden Aufwendungen (Ressourcen-
verbrauch) der Gemeinde bezogen auf das Haushaltsjahr. Im gemeindlichen Ergebnisplan werden die geplanten 
Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde unter den vorgegebenen 
Haushaltspositionen nach Arten getrennt veranschlagt. Zudem werden im Rahmen der jahresbezogenen Darstel-
lung dem Haushaltsjahr zwei Vorjahre vorangestellt und drei Planungsjahre angefügt. Der gemeindliche Ergeb-
nisplan ist ein wichtiger Bestandteil des Haushaltsplans der Gemeinde und bildet die Zusammenführung der ver-
bindlichen Haushaltspositionen nach § 2 GemHVO NRW mit der Zeitreihe nach § 1 Absatz 3 GemHVO NRW ab.  
 
Unter Beachtung der allgemeinen Planungsgrundsätze gilt, dass im Ergebnisplan das gemeindliche Ressourcen-
aufkommen und der Ressourcenverbrauch jahresbezogen vollständig und periodengerecht zu veranschlagen 
sind (vgl. § 11 GemHVO NRW). Der Begriff „vollständig“ bedeutet dabei vor allem, einschließlich des Wertever-
zehrs aus der Nutzung von gemeindlichem Vermögen (Abschreibungen) und der erst später zahlungswirksam 
werdenden Verpflichtungen der Gemeinde, die jedoch wirtschaftlich betrachtet bereits im Haushaltsjahr verur-
sacht werden, z. B. Pensionsleistungen, und für die deshalb Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz anzu-
setzen sind.  
 
Der Begriff “periodengerecht“ bedeutet dabei, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung der 
Ressourcen zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem das Ressourcenaufkommen oder der 
Ressourcenverbrauch tatsächlich anfällt. Der Rat ermächtigt deshalb mit dem Ergebnisplan die gemeindliche 
Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Dabei ist insbesondere die Verpflichtung zum Haus-
haltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW zu beachten. Diese rechtlichen Vorgaben sowie die verbindlichen 
Zuordnungen zu den betroffenen Haushaltspositionen im kommunalen Kontierungsplan sind von der Gemeinde 
bei der Aufstellung des jährlichen Haushaltsplans zu beachten. Das Muster für den gemeindlichen Ergebnisplan 
ist zur Anwendung empfohlen worden (vgl. Nummer 1.2.1 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
2.1.2 Der Finanzplan 
  
Die Gemeinde hat neben dem Ergebnisplan für jedes Haushaltsjahr einen Finanzplan als zweiten wichtigen Be-
standteil des gemeindlichen Haushaltsplans aufzustellen. Diese Komponente enthält die jahresbezogenen Fi-
nanzmittel der Gemeinde, insbesondere unter Berücksichtigung der gemeindlichen Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit (vgl. § 1 GemHVO NRW). Der gemeindliche Finanzplan weist daher die Mittelherkunft und 
den Mitteleinsatz der gemeindlichen Finanzmittel für das Haushaltsjahr aus. Im Finanzplan sind die voraussicht-
lich bei der Gemeinde eingehenden Einzahlungen und von der Gemeinde zu leistenden Auszahlungen nach ihren 
Arten unter den dafür vorgesehenen Haushaltspositionen zu veranschlagen (vgl. §§ 3 und 11 Absatz 3 GemHVO 
NRW). Außerdem werden aufgrund des gemeindlichen Finanzplans vor allem die investiven Zahlungen der Ge-
meinde durch den Rat ermächtigt. 
 
Der gemeindliche Finanzplan dient aber auch der gesamten Finanzierungsplanung der Gemeinde, weil er neben 
den voraussichtlichen Zahlungen aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde auch das voraussichtliche Finanz-
aufkommen und den Finanzbedarf der Gemeinde für ihre laufende Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr auf-
grund zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen enthalten muss sowie in ihm die vorgesehenen Zahlungen 
aus der gemeindlichen Finanzierungstätigkeit, z. B. die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen, zu 
veranschlagen sind. Gleichzeitig bildet der gemeindliche Finanzplan die Zusammenführung der verbindlichen 
Haushaltspositionen nach § 3 GemHVO NRW mit der Zeitreihe nach § 1 Absatz 3 GemHVO NRW ab.  
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Diese rechtlichen Vorgaben und die Verpflichtung der Gemeinde zur Sicherstellung der Finanzierung von Investi-
tionen nach § 75 Absatz 6 GO NRW i.V.m. § 14 GemHVO NRW sind von der Gemeinde unter Beachtung der 
allgemeinen Planungsgrundsätze nach § 11 GemHVO NRW sowie der verbindlichen Zuordnungen zu den Haus-
haltspositionen im kommunalen Kontierungsplan bei der Aufstellung des jährlichen Haushaltsplans zu beachten. 
Das Muster für den gemeindlichen Finanzplan zur Anwendung empfohlen worden (vgl. Nummer 1.2.2 des Rund-
erlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
2.1.3 Die produktorientierten Teilpläne 
 
2.1.3.1 Die Inhalte der Teilpläne 
 
Die haushaltsrechtlichen Regelungen räumen der Gemeinde das Recht ein, in ihrem Haushaltsplan zu der Ge-
samtebene aus Ergebnisplan und Finanzplan eigenverantwortlich und nach örtlichen Bedürfnissen zusätzliche 
produktorientierte Teilpläne aufzustellen (vgl. § 4 GemHVO NRW). Diese Teilpläne müssen dabei hinsichtlich der 
darin enthaltenen Haushaltsdaten insgesamt zusammengefasst mit der Gesamtebene übereinstimmen. Die Ge-
meinde soll dazu ihre Ziele und Leistungen ermitteln und aufzeigen und diese in einen haushaltsmäßigen Zu-
sammenhang mit ihren Ressourcen und Finanzmitteln sowie ihrer Aufgabenerfüllung stellen und daher die Teil-
pläne in ihrem Haushaltsplan nach Produktbereichen, Produktgruppen oder Produkten aufstellen. Die Gemeinde 
kann die Teilpläne aber auch nach Verantwortungsbereichen (Budgets), die sie nach örtlichen Organisationsent-
scheidungen und Gegebenheiten gebildet hat, aufstellen, auch wenn die Bereiche im Einzelfall nicht vollständig 
den Grenzen der verbindlich vorgegebenen 17 Produktbereiche entsprechen.  
 
Die Gemeinden sind aber in jedem Fall verpflichtet, für Steuerungs- und Informationszwecke sowie aus Gründen 
der Vergleichbarkeit der gemeindlichen Haushalte sowie für die Prüfung des Haushalts durch die Aufsichtsbehör-
de die erste Gliederungsstufe ihres Haushalts auf der Grundlage der 17 verbindlichen Produktbereiche auszuge-
stalten, die durch diese ein unverzichtbares Mindestmaß an Einheitlichkeit und Information gewährleistet wird. 
Diese Vorgaben lassen der Gemeinde gleichwohl noch den notwendigen Gestaltungsfreiraum für eine weiterge-
hende Ausgestaltung ihres Haushaltsplans nach den örtlichen Gegebenheiten und in eigener Verantwortung.     
 
 
2.1.3.2 Der Aufbau der Teilpläne 
 
Die produktorientierten Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan stellen jeweils ein produktorientiertes Gesamt-
bild zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung dar. Sie müssen wegen ihrer Relevanz als Steuerungsebene eine pro-
duktorientierte Abbildung von Ergebnis- und Finanzdaten sowie die jeweils sachlich zutreffenden Ziele und Leis-
tungskennzahlen, aber auch die notwendigen Bewirtschaftungsregeln enthalten. Die einzelnen Teilpläne stellen 
dabei jeweils ein produktorientiertes Gesamtbild zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung dar. Sie müssen deshalb 
neben den Ergebnis- und Finanzdaten auch Ziele und Kennzahlen sowie die notwendigen Bewirtschaftungsre-
geln enthalten (vgl. § 4 GemHVO NRW). Es ist dabei nicht ausreichend, nur die gemeindlichen Leistungen aufzu-
listen, sondern sie müssen zuvor definiert und voneinander abgegrenzt werden sowie messbar sein. 
 
Mit solchen Teilplänen wird die Aufgabenerfüllung der Gemeinde und die Ausführung des gemeindlichen Haus-
haltsplans transparenter gemacht und das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde gestärkt. Die Bildung von Teil-
plänen erfordert daher von der Gemeinde, sich einen Überblick über die vielfältigen Tätigkeiten, die erbrachten 
Leistungen sowie die damit erzielten Wirkungen zu verschaffen, um eine Definition der örtlichen Produkte vor-
nehmen zu können. Die Untergliederung des Haushaltsplans der Gemeinde in produktorientierte Teilpläne ist 
deshalb auch nicht getrennt nach dem auf der haushaltsmäßigen Gesamtebene bestehenden Ergebnisplan und 
Finanzplan vorzunehmen. Die Teilpläne bieten vielmehr eine Gesamtübersicht über die jeweiligen produktorien-
tierten Leistungen der Gemeinde (vgl. Abbildung).  
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Der Aufbau der Teilpläne 
 
 
 
Haushaltsplan ...                                                                               Fachliche Zuständigkeit: 
                                                                                                            Frau/Herr 
Produktbereich … 

 
Inhalte des Produktbereiches 
 
Beschreibung und Zielsetzung: 
Zielgruppe(n): 
Besonderheiten im Haushaltsjahr: 
 
 
Produktbereichsübersicht 
 
Produktgruppen mit 
- den wesentlichen beschriebenen Produkten: 
- den einzelnen Zielen: 
- den Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung: 
(Die Kennzahlen und ggf. die Leistungsmengen sollen nach Arten und möglichst entsprechend  der Zeitreihe nach 
§ 1 Absatz 3 GemHVO NRW gegliedert werden.) 

 
 
Personaleinsatz 
 
(Die Angaben zum eingesetzten Personal - Auszug aus der Stellenübersicht nach § 8 GemHVO NRW - sollen nach 
Beschäftigungsverhältnissen gegliedert werden. Diese Abbildung kann durch Angaben in einer Zeitreihe nach § 1 
Absatz 3 GemHVO NRW ergänzt werden.) 
 

 
Teilergebnisplan 

 
 
 

Haushalts- 
positionen 

Vor- 
vor- 
jahr 

Vor- 
jahr 

Haus- 
halts- 
jahr 

Plan- 
Jahr 

(Hj +1) 

Plan- 
Jahr 

(Hj +2) 

Plan- 
Jahr 

(Hj +3) 
 

 
(Der Teilergebnisplan muss die in § 2 vorgegebene Mindestgliederung enthalten (vgl. Nr. 1.2.6 des Runderlasses 
des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 

 
Teilfinanzplan 

 
 
 

Haushalts- 
positionen 

Vor- 
vor- 
jahr 

Vor- 
jahr 

Haus- 
halts- 
jahr 

Plan- 
Jahr 

(Hj +1) 

Plan- 
Jahr 

(Hj +2) 

Plan- 
Jahr 

(Hj +3) 

 

 
(Der Teilfinanzplan muss die in § 3 vorgegebene Mindestgliederung enthalten (vgl. Nr. 1.2.7 des Runderlasses des 
Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
Bewirtschaftungsregelungen 
 

Für den Teilergebnisplan: 
Für den Teilfinanzplan: 

Sonstiges: 
Erläuterungen 
zu den Haushaltspositionen  
 

Für den Teilergebnisplan: 
Für den Teilfinanzplan: 

Sonstiges: 
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse 
 
 

 

Abbildung 69 „Der Aufbau der Teilpläne“ 
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Zur besseren Verständlichkeit der steuerungsrelevanten Gliederung des gemeindlichen Haushaltsplans bietet es 
sich an, den gebildeten Teilplänen eine schematische Übersicht voranzustellen, in der die Produktbereiche und 
die daraus abgeleiteten Produktgruppen und ggf. auch die Produkte ersichtlich sind. Ist der Haushaltsplan nach 
örtlichen Verantwortungsbereichen gegliedert, soll auch darin eine Produktorientierung abgebildet werden, um die 
Aufgabenerfüllung der Gemeinde transparenter zu machen. 
  
 
2.1.4 Die Zeitreihe im Haushaltsplan 
 
Die Gemeinde hat ihre mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den gemeindlichen Haushaltsplan einzube-
ziehen (vgl. § 84 GO NRW). Die dadurch entstehende Zeitreihe im Haushaltsplan umfasst neben den fünf Jahren 
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auch das Vorvorjahr des Haushaltsjahres, weil die Ausgangsba-
sis für die gemeindliche Haushaltsplanung mit Aufstellung des Haushaltsplans die tatsächlichen Ist-Werte dieses 
Jahres sind (vgl. § 1 Absatz 3 GemHVO NRW). Mit dieser Zeitreihe sind daher zukunftsbezogen die voraussicht-
lichen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr und in den drei dem 
Haushaltsjahr folgenden Planungsjahren abzubilden. Außerdem sind vergangenheitsbezogen die Ergebnisse der 
Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres des Haushaltsjahres aufzuzeigen. Die 
„normale“ Zeitreihe muss dabei sowohl im gemeindlichen Ergebnisplan und dem Finanzplan als auch in den Teil-
plänen des Haushaltsplans enthalten sein (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Zeitreihe in der Haushaltsplanung  
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  Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
 
 

Abbildung 70 „Die Zeitreihe in der Haushaltsplanung“ 
 
In den Sonderfällen einer gemeindlichen Haushaltssatzung für zwei Jahre (vgl. § 78 Absatz 3 Satz 2 GO NRW) 
sind die dem einzelnen Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre an das letzte Haushaltsjahr des „Doppel-
haushalts“ anzuhängen, sodass im gemeindlichen Haushaltsplan eine Zeitreihe von sieben Jahren abzubilden ist. 
Eine verlängerte Zeitreihe entsteht auch bei der Pflicht der Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept wegen der 
Überschreitung der Schwellenwerte nach § 76 Absatz 1 Nummer 2 GO NRW im dritten dem Haushaltsjahr fol-
genden Planungsjahr aufstellen zu müssen, denn dann müssen sich die dem Haushaltsjahr folgenden drei Pla-
nungsjahre dem „Ursachenjahr“ anschließen. In besonderen örtlichen Ausnahmefällen kann bei der Gemeinde 
auch eine Veranlassung für die Anwendung der beiden Erweiterung bestehen, sodass im gemeindlichen Haus-
haltsplan eine nochmals verlängerte Zeitreihe abzubilden ist. 
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2.2 Zu Satz 2 (Weitere Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplans): 
 
2.2.1 Allgemeine Vorgaben  
 
Als weiterer Bestandteil des Haushaltsplans gilt nach der Vorschrift das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 
GO NRW, denn es ist so gewichtig für die Konsolidierung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und die Wieder-
herstellung des Haushaltsausgleichs nach § 75 Absatz 2 GO NRW und muss sich daher unmittelbar auf die Aus-
führung des gemeindlichen Haushaltsplans auswirken können, zumal der Rat der Gemeinde für die Aufstellung 
des gemeindlichen Haushaltssicherungskonzeptes zuständig ist (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW). Der 
gemeindliche Stellenplan für die Bediensteten der Gemeinde ist dagegen eine Anlage des Haushaltsplans der 
Gemeinde. 
 
Die Einhaltung des gemeindlichen Stellenplans ist ausdrücklich gesetzlich bestimmt und der Erlass des gemeind-
lichen Stellenplans ausdrücklich in die Zuständigkeit des Rates der Gemeinde gelegt worden (vgl. § 41 Absatz 1 
Buchstabe h i.V.m. § 74 Absatz 2 GO NRW). Dadurch werden in Ergänzung der sonstigen Bestandteile und An-
lagen des gemeindlichen Haushaltsplans ausdrücklich wichtige und unverzichtbare haushaltswirtschaftliche Un-
terlagen der Gemeinde verlangt, um ggf. die Beseitigung einer unzureichenden haushaltswirtschaftlichen Lage 
der Gemeinde (Haushaltssicherungskonzept) aufzuzeigen und in jedem Haushaltsjahr die Personalausstattung 
bzw. den Personalbedarf der Gemeinde (Stellenplan) transparent zu machen. 
 
 
2.2.2 Das Haushaltssicherungskonzept 
 
Nach § 76 GO NRW ist das Haushaltssicherungskonzept ein Bestandteil des Haushaltsplans, wenn ein solches 
erstellt werden muss (vgl. § 1 Absatz 1 Nummer 4 GemHVO NRW). Das Haushaltssicherungskonzept erfährt 
durch die Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan eine noch höhere 
Gewichtung, weil erste Ansätze der Umsetzung der vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen bereits in diesem 
Zeitraum von Beginn an (ab dem Haushaltsjahr) aufgezeigt werden sollen. Auch in den Fällen, in denen die Ursa-
che für die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes erst in den Folgejahren des Haushaltsjahres liegt, 
muss von Anfang an bzw. ab dem Haushaltsjahr versucht werden, den Ursachen entgegen zu wirken. Daher ist 
das Haushaltssicherungskonzept bereits für das Haushaltsjahr ein gewichtiger und unverzichtbarer Bestandteil 
des Haushaltsplans der Gemeinde.  
 
Das Ziel und der Zweck des Haushaltssicherungskonzeptes ist es, die Gemeinde wieder in die Lage zu verset-
zen, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben auf Dauer 
gesichert ist (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). Nur unter dieser Prämisse und Mitnahme der Beschäftigten auf 
dem Weg zu diesem Ziel kann es gelingen, die eingefahrenen bzw. üblichen Wege zu verlassen und weitere 
Veränderungen, aber auch Einschnitte für die Betroffenen, vorzunehmen. Welche Konsolidierungsmaßnahmen 
und Konsolidierungsschritte im Einzelnen vor Ort geeignet sind, lässt sich nicht in allgemeiner Form aufzählen, 
sondern muss im Einzelnen unter den örtlichen Bedingungen ermittelt und abgegrenzt werden.  
 
Ein gemeindliches Haushaltssicherungskonzept sollte deshalb auch nicht mit der Feststellung enden „Das Ziel 
(Zwischenziel: Haushaltsausgleich) ist erreicht“. Vielmehr muss sich daran anschließen, wie nach der örtlichen 
Umsetzung der festgelegten „Sanierungsmaßnahmen“ der gemeindliche Haushalt so gesteuert werden kann und 
soll, dass er auch in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird (vgl. § 5 GemHVO NRW). Die Aufstellung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes gehört deshalb nach § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW zu den Angelegenhei-
ten, für die der Rat der Gemeinde ausschließlich zuständig ist und die er nicht auf andere Entscheidungsträger 
übertragen kann. Diese originäre Zuständigkeit des Rates führt zu einer stärkeren Selbstbindung der Gemeinde 
an ihr Haushaltssicherungskonzept und die vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen. Dieses soll die Zielbe-
stimmungen der Gemeinde, auch in Form von Zwischenzielen, erleichtern und die Umsetzung der Konsolidie-
rungsmaßnahmen sowie deren Überwachung (Controlling) gewährleisten.  
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Das gemeindliche Haushaltssicherungskonzept knüpft dabei an die Jährlichkeit des Haushaltsplans an und ent-
hält wie der Haushaltsplan auch eine mehrjährige, mittelfristige Planung. Die Jährlichkeit, die dadurch zum Aus-
druck kommt, dass das Haushaltssicherungskonzept nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 GemHVO NRW ein Bestand-
teil des jährlichen Haushaltsplans ist, erfordert, das umzusetzende Haushaltssicherungskonzept unter Berück-
sichtigung der tatsächlichen jährlichen Haushaltsentwicklung und unter Einhaltung der örtlichen Zielsetzungen 
fortzuschreiben.  
 
 
2.2.3 Der Stellenplan 
 
Der Stellenplan der Gemeinde stellt die Grundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde dar und muss des-
halb ausweisen, wie viele Beschäftigte für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde im Haushaltsjahr benötigt wer-
den. Bei der Aufstellung und Gestaltung des Stellenplans sind zudem die besoldungs- und tarifrechtlichen Best-
immungen zu beachten. Dazu gehört, dass bei der Besetzung der Stellen die künftigen Stelleninhaber als Be-
dienste der Gemeinde die für ihren Arbeitsbereich erforderlichen fachlichen Voraussetzungen erfüllen müssen 
(vgl. § 74 Absatz 1 GO NRW).  
 
Der Stellenplan gibt deshalb ein Bild über die Personalausstattung bzw. den Personalbedarf der Gemeinde ab. 
Die Vorgabe in § 74 Absatz 2 GO NRW, der Stellenplan ist einzuhalten, umfasst in diesem Zusammenhang die 
Verpflichtung der Gemeinde, einen Stellenplan aufzustellen, auch wenn diese Verpflichtung nicht wörtlich in die-
ser Vorschrift enthalten ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Rat der Gemeinde ausdrücklich für den Erlass 
des Stellenplans zuständig ist (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW). 
 
 
2.2.4 Weitere Anlagen zum Haushaltsplan 
 
2.2.4.1 Die Zwecke der Anlagen 
 
Dem Rat der Gemeinde muss für seine Beschlussfassung über die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen im Rahmen seines Budgetrechts eine Gesamtübersicht über die Inhalte und den Umfang der für das 
Haushaltsjahr geplanten Haushaltswirtschaft ermöglicht werden. Ihm müssen deshalb neben der Haushaltssat-
zung und dem Haushaltsplan sowie Stellenplan noch weitere haushaltswirtschaftliche Unterlagen zur Beratung 
und Entscheidung vorgelegt werden. Diese haushaltswirtschaftlichen Unterlagen müssen dem gemeindlichen 
Haushaltsplan beigefügt werden (vgl. § 1 Absatz 2 GemHVO NRW). Sie sind auch für die Ausführung des ge-
meindlichen Haushaltsplans relevant. 
 
Die nachfolgend in allgemeiner Form vorgestellten Unterlagen sind für eine Gesamtübersicht über die Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde im Zeitpunkt der Haushaltsplanung bzw. der Beschluss-
fassung des Rates der Gemeinde über die gemeindliche Haushaltssatzung unverzichtbar. Die Unterlagen müs-
sen außerdem zusammen mit dem Haushaltsplan auch für eine Unterrichtung der Bürger und der Aufsichtsbe-
hörde der Gemeinde geeignet sein. Den Gemeinden bleibt es aber freigestellt, nach örtlichen Bedürfnissen dem 
Haushaltsplan noch weitere oder detailliertere Unterlagen beizufügen.  
 
 
2.2.4.2 Der Vorbericht 
 
Nach der Vorschrift des § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über die Eck-
punkte des Haushaltsplans geben. Dabei sind die Entwicklung und die aktuelle wirtschaftliche Lage der Gemein-
de anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Ergebnis- und Finanzdaten sowie den weiteren Informationen dar-
zustellen. Außerdem sind im Vorbericht die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und 
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die diesem folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der haushaltswirtschaftlichen Planung zu erläu-
tern. Dazu gehört, dass in die der gemeindlichen Haushaltssatzung getroffenen Festsetzungen erläutert und in 
einen Zusammenhang mit dem geplanten haushaltswirtschaftlichen Handeln der Gemeinde gestellt werden.  
 
 
2.2.4.3 Die Bilanz des Vorvorjahres 
 
Die gemeindliche Bilanz des Vorvorjahres ist dem gemeindlichen Haushaltsplan beizufügen, wenn nicht die ge-
meindliche Haushaltssatzung so zeitverzögert beschlossen wird, dass bereits die Bilanz des Vorjahres verfügbar 
ist. In den Fällen, in denen der gemeindliche Jahresabschluss des Vorjahres zum Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung bereits in bestätigter Form (durch den Bürgermeister) vorliegt bzw. dem Rat zugeleitet worden ist (vgl. § 80 
Absatz 2 GO NRW), sollte zur Bilanz des Vorvorjahres auch die Bilanz des Vorjahres dem Haushaltsplan beige-
fügt werden, denn die gemeindliche Bilanz gibt als Bestandteil des Jahresabschlusses stichtagsbezogen Auskunft 
über das gesamte zu diesem Stichtag vorhandene Vermögen und die Schulden der Gemeinde („Wertespeicher“) 
sowie deren Struktur. Wegen dieser Funktionen bietet sich auch die Bilanz des Vorjahres als Anlage zum Haus-
haltsplan der Gemeinde an. Die regelmäßige Erstellung einer jährlichen Planbilanz wird hingegen nicht für erfor-
derlich gehalten. Es ist der Gemeinde freigestellt, im Bedarfsfall oder bei örtlichen besonderen Gegebenheiten, 
auch im Rahmen einer Haushaltskonsolidierung, anlassbezogen eine Planbilanz aufzustellen. 
 
 
2.2.4.4 Die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 
 
Die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der gemeinde, die erkennen lassen muss, in welcher Höhe 
aus der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen in den späteren Jahren voraussichtlich Auszahlun-
gen zu Lasten der Gemeinde erwachsen werden und auf welche Jahre sich diese verteilen, ist dem Haushalts-
plan als Anlage beizufügen. Bei ihrer Erstellung ist zu beachten, dass von der Gemeinde die Verpflichtungser-
mächtigungen in der Regel nur zulasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre oder in besonderen Fällen 
bis zum Abschluss einer Maßnahme veranschlagt werden dürfen (vgl. § 13 Absatz 1 GemHVO NRW). Durch die 
Übersicht soll insgesamt aufgezeigt werden wie die künftigen Haushaltsjahre bereits durch eingegangene ge-
meindliche Verpflichtungen vorbelastet sind, weil in den Vorjahren die im gemeindlichen Haushaltsplan veran-
schlagten Verpflichtungsermächtigungen auch in Anspruch genommen worden sind.  
 
 
2.2.4.5 Die Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 
 
Nach der Vorschrift des § 56 Absatz 3 GO NRW sind den Fraktionen und Gruppen im Rat der Gemeinde und in 
den Bezirksvertretungen sowie einzelnen Ratsmitgliedern aus den Haushaltsmitteln der Gemeinde im notwendi-
gen Umfang jährlich besondere Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Ge-
schäftsführung zu gewähren. Die geplanten Zuwendungen sind in einer gesonderten Anlage zum Haushaltsplan 
adressatenbezogen darzustellen. In dieser Übersicht sind daher die gewährten Zuwendungen für jede Fraktion, 
Gruppe oder für das einzelne Ratsmitglied getrennt nach Geldleistungen und geldwerten Leistungen anzugeben. 
Damit wird die Finanzierung der freiwilligen Vereinigungen von Mitgliedern des Rates der Gemeinde und der 
Bezirksvertretungen sowie wie einzelner Ratsmitglieder transparent gemacht.  
 
 
2.2.4.6 Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 
 
Den gemeindlichen Verbindlichkeiten kommt eine große Bedeutung für die Haushaltswirtschaft und für die Schul-
denlage bzw. die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zu, sodass auf eine gesonderte und aktuelle Darstellung und 
eine Information darüber zum Zeitpunkt der Entscheidung über die geplante Haushaltswirtschaft für das Haus-
haltsjahr nicht verzichtet werden kann. Ausgehend vom tatsächlichen Stand am Ende des Vorvorjahres und dem 
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voraussichtlichen Stand zu Beginn des Haushaltsjahres soll in der Übersicht die mögliche Entwicklung der Ver-
bindlichkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr aufgezeigt werden. Außerdem wird mit dieser Übersicht eine Ver-
bindung zur gemeindlichen Bilanz hergestellt, denn die Aufteilung der Verbindlichkeiten nach Arten ist in der 
Gliederung des Verbindlichkeitenspiegels nach § 47 GemHVO NRW vorzunehmen. Dadurch wird eine Identität 
der Angaben in der Übersicht mit dem Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Vorvorjahres des Haushaltsjah-
res mit den Ansätzen in der gemeindlichen Bilanz zum Abschlussstichtag des Vorvorjahres hergestellt. 
 
 
2.2.4.7 Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 
 
Der Eigenkapitalausstattung der Gemeinde kommt eine besondere Bedeutung zu. Da das Eigenkapital auch 
Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich hat und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haus-
haltsplan einbezogen wurde, ist es wegen des Budgetrechtes des Rates geboten, die voraussichtliche Entwick-
lung des Eigenkapitals aufzuzeigen. Die Erstellung dieser Übersicht ist daher geboten, wenn das voraussichtliche 
Jahresergebnis im Ergebnisplan einen negativen Betrag aufweist und zur „Deckung“ bzw. Verrechnung die Aus-
gleichsrücklage in Anspruch genommen oder die allgemeine Rücklage verringert werden soll. In diesen Fällen ist 
in der gemeindlichen Haushaltssatzung eine entsprechende Festsetzung vorzunehmen (vgl. § 78 Absatz 2 Num-
mer 2 GO NRW) und in einer gesonderten Anlage zum Haushaltsplan die weitere Entwicklung des Eigenkapitals 
innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung darzustellen. Mit der Vorlage des Haushaltsplans wer-
den damit dem Rat die notwendigen Informationen darüber gegeben.  
 
 
2.2.4.8 Die Übersicht über die Wirtschaftslage der Betriebe 
 
Die Übersicht über die gesamte wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre voraussichtliche Entwicklung ist für 
den Rat der Gemeinde nicht vollständig gegeben, wenn ihm nicht auch eine Übersicht über die Wirtschaftslage 
und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen 
Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt, mit dem gemeindlichen Haushaltsplan vor-
gelegt wird. Zu den Sondervermögen der Gemeinde, die über einen eigenen Rechnungskreis verfügen, zählen 
die wirtschaftlichen Unternehmen (vgl. § 114 GO NRW) und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtun-
gen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (vgl. § 107 Absatz 2 GO NRW).  
 
Die Gemeinde muss bei dieser Übersicht im Rahmen ihrer Haushaltsplanung der notwendigen Aktualität in aus-
reichendem Maße Rechnung tragen. Daher lässt diese Vorschrift vereinfachend eine Übersicht über die Wirt-
schaftslage der Betriebe statt einer Vorlage der Wirtschaftspläne einzelner Unternehmen und Einrichtungen zu. 
Es wird im Sinne eine Beurteilung der wirtschaftlichen Gegebenheiten und der finanziellen Verbindungen zwi-
schen der gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben der Gemeinde als ausreichend angesehen, dem Haus-
haltsplan als gesonderte Anlage die aufgezeigte Gesamtübersicht beizufügen. Diese Besonderheit trägt dazu bei, 
die Aufstellung der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zeitlich nicht unnötig zu verzögern.  
 
 
2.2.4.9 Die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben  
 
In den kreisfreien Städten müssen dem Haushaltsplan auch bezirksbezogene Angaben beigefügt werden. Dieses 
ist Ausfluss der entsprechenden Regelung in der Gemeindeordnung, die den Bezirksvertretungen eigene Rechte 
einräumt (vgl. § 37 Absatz 4 GO NRW). So entscheiden die Bezirksvertretungen unter Beachtung der Belange 
der gesamten Stadt und im Rahmen der vom Rat erlassenen allgemeinen Richtlinien in allen Angelegenheiten, 
deren Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht. Die Bezirksvertretungen erfüllen dabei die 
ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel und sollen zudem über 
den Verwendungszweck eines Teils dieser gemeindlichen Haushaltsmittel allein entscheiden können.  
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Diese Entscheidungen sind vor der Beschlussfassung des Rates über die gemeindliche Haushaltssatzung zu 
treffen, damit die aufgeteilten Haushaltsmittel mit ihrer von den Bezirksvertretungen festgelegten Verwendungs-
zwecken unter den betreffenden Haushaltspositionen im Ergebnisplan und Finanzplan der Stadt erfasst werden 
können. Außerdem beraten die Bezirksvertretungen über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und 
ihre Aufgaben auswirken, und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Dafür ist den Bezirks-
vertretungen eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80 GO NRW, 
getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. Die Übersichten sind dem Haushaltsplan der Gemeinde als 
Anlage beizufügen. 
 
 
2.2.4.10 Die Gesamtübersicht über die haushaltswirtschaftlichen Unterlagen 
 
Die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren Unterlagen kann nur erlassen werden, wenn sie alle gesetzlich 
vorgesehen und erforderlichen Regelungen enthält. Alle vorgeschriebenen Unterlagen müssen dem Rat der Ge-
meinde im Zeitpunkt seiner Beschlussfassung vorliegen. Die nachfolgende Übersicht soll einen zusammenge-
fassten Überblick über die haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde geben (Abbildung).  
 

 
Die haushaltwirtschaftlichen Unterlagen 
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Haushaltssatzung 

 

 
§ 78 GO NRW i.V.m. Nr. 1.1.1 des 
Runderlasses vom 24.02.2005 
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Absatz 1 Nummer 2 und § 3 GemHVO 
NRW sowie Nr. 1.2.2 des Runderlas-
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GemHVO NRW 
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§ 79 Absatz 2 GO NRW i.V.m. § 1 
Absatz 2 Nummer 2 und § 8 GemHVO 
NRW sowie Nr. 1.3 des Runderlasses 
vom 24.02.2005 
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§ 1 Absatz 2 Nr. 3  GemHVO NRW  
 

Übersicht  
über die Verpflichtungsermächtigungen 

 
§ 85 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 2 
Nummer 4 und § 13 GemHVO NRW 
sowie Nr. 1.4.3 des Runderlasses vom 
24.02.2005 
 

Übersicht  
über die Zuwendungen an die Fraktionen, 

Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 

 
§ 56 Absatz 3 GO NRW i.V.m. § 1 
Absatz 2 Nummer 5 GemHVO NRW 
sowie Nr. 1.4.1 des Runderlasses vom 
24.02.2005 
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der Verbindlichkeiten  
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§ 91 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 1 
Absatz 2 Nummer 6 GemHVO NRW 
sowie Nr. 1.4.2 des Runderlasses vom 
24.02.2005 
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über die Entwicklung des Eigenkapitals 

 
§ 78 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW i.V.m. § 
1 Absatz 2 Nummer 7 und § 41 Absatz 
4 Nr. 1 GemHVO NRW 
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der Unternehmen und Einrichtungen 
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und der Sondervermögen, 

für die Sonderrechnungen geführt werden 
 

 
§§ 97, 108 und 114 GO NRW i.V.m. § 
1 Absatz 2 Nummer 8 GemHVO NRW 
sowie weitere Rechtsvorschriften 
 

 
Übersichten  

mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben 
 (in kreisfreien Städten) 

 

 
§ 37 Absatz 3 und 4 GO NRW i.V.m. § 
1 Absatz 2 Nummer 10 GemHVO 
NRW 

Abbildung 71 „Die haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde“ 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Wirkungen des Haushaltsplans): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Grundlage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft): 
 
3.1.1 Die Ermächtigungen im Haushaltsplan 
 
Die wichtigste Funktion des gemeindlichen Haushaltsplans ist die Festlegung der sachlichen Ermächtigungen für 
die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr durch den Rat der Gemeinde. Sie wird dadurch aufgezeigt, dass neben 
den Ermächtigungen im Ergebnisplan und im Finanzplan insbesondere die Ermächtigungen in den produktorien-
tiert gegliederten und steuerungsrelevanten Teilplänen die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im 
Haushaltsjahr bestimmen (vgl. §§ 2, 3 und 4 GemHVO NRW). Der gemeindliche Haushaltsplan bildet daher die 
Grundlage für die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr, die von der Gemeinde 
näher ausgestaltet werden kann. Sie hat dabei zu beachten, dass die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächti-
gungen erst dann in Anspruch genommen werden dürfen, wenn die gemeindliche Aufgabenerfüllung dies erfor-
dert. Außerdem ist die Inanspruchnahme zu überwachen (vgl. § 23 Absatz 1 Satz 1 GemHVO NRW). 
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Die Gemeinde hat dabei insbesondere die Teilpläne als Steuerungsebene zu betrachten, denn durch deren Pro-
duktorientierung besteht ein unmittelbarer Bezug zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung. Außerdem sind in den 
Teilergebnisplänen die Erträge und Aufwendungen und in den Teilfinanzplänen die Einzahlungen und Auszah-
lungen einschließlich aller Investitionsvorhaben, ggf. auch maßnahmenscharf, produktbezogen enthalten. Die 
Integration der Leistungsvorgaben (Outputorientierung) in das System der Steuerung und Rechenschaft führt zu 
weiteren wichtigen Inhalten. Die Festlegungen von Zielen für das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde 
und von Messgrößen für die Zielerreichung sind dabei ein unverzichtbarer wichtiger Bestandteil (vgl. § 12 GemH-
VO NRW).  
 
 
3.1.2 Die Ausweispflicht nach § 23 Absatz 2 GemHVO NRW 
 
Nach der Vorschrift des § 23 Absatz 2 GemHVO NRW  sind die für die Bewirtschaftung festgelegten Sperrvermer-
ke oder andere besondere Bestimmungen sind, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans festste-
hen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen. Damit wird die erforderliche Transparenz über 
die Vorgaben für die Ausführung des Haushaltsplans geschaffen und die Beachtung der erlassenen Bewirtschaf-
tungsbestimmungen gesichert werden. In diesem Zusammenhang erhält der Rat im Rahmen des Entwurfs der 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen die notwendige Kenntnis der von der Verwaltung vorgeschlagenen Sperr-
vermerke oder anderer besonderer Bestimmungen. Der Rat kann solche Bestimmungen im Rahmen seines 
Budgetrechts übernehmen, ändern oder ergänzen. Er kann aber auch eine Initiative ergreifen und aus seiner 
Sicht weitere oder andere notwendige Vorgaben setzen. 
 
Der jährliche Haushaltsplan kann daher i.V.m. mit der Haushaltssatzung der Gemeinde weitere ortsbezogene 
Vorschriften enthalten, wenn diese einen Bezug zur Haushaltswirtschaft der Gemeinde haben und für das jeweili-
ge Haushaltsjahr von Bedeutung sind (vgl. § 78 Absatz 2 Satz 2 GO NRW). Weitere ortsbezogene Vorschriften 
können erforderliche Vorbehalte für die Inanspruchnahme von Ermächtigungen, z. B. das vorherige Einholen der 
Zustimmung des Kämmerers. Eine solche Zustimmung kann sich im Einzelfall auf die gesamte Ermächtigung 
oder einen Teil davon beziehen. Die Gemeinde muss sich bei der Ausgestaltung ortsbezogene Vorschriften im 
Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften bewegen.  
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Verbindlichkeit für die Haushaltsausführung): 
 
3.2.1 Die Ausprägungen der Verbindlichkeit 
 
Der gemeindliche Haushaltsplan ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften in der Gemeindeord-
nung und der Gemeindehaushaltsverordnung für die Haushaltsführung der Gemeinde verbindlich. Er bindet daher 
die Dienststellen der gemeindlichen Verwaltung bei ihrer Verwaltungstätigkeit an die im gemeindlichen Haus-
haltsplan veranschlagten Haushaltspositionen, vergleichbar der Bindung der Aufgabenerfüllung der gemeindli-
chen Verwaltung an andere Rechtsvorschriften. Diese Bindung der gemeindlichen Verwaltung im Rahmen der 
Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ist so bedeutend, dass die Gemeindehaushaltsverordnung 
ausdrückliche gesonderte Vorgaben dafür enthält. 
 
Mit dem Haushaltsplan besteht ein Gesamtkonzept für das Handeln der Gemeinde im Haushaltsjahr, das von der 
gemeindlichen Verwaltung ziel-, zweck- und wirkungsorientiert umzusetzen ist. Die Verbindlichkeit lässt dabei 
eine Ausführung zu, die zeitbezogen und fallspezifisch die örtlichen Verhältnisse berücksichtigt. Die Gemeinde 
soll daher im Einzelfall bzw. bei ihren Geschäftsprozessen situationsgerecht handeln und nicht nur unter Wirt-
schaftlichkeitsgesichtspunkten mögliche Varianten abwägen. Die aktuelle haushaltswirtschaftliche Lage der Ge-
meinde kann dabei eine Orientierung des örtlich Möglichen und Machbaren darstellen. Von Bedeutung kann 
dabei eine intern und extern sachgerechte Abstimmung sein. 
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Bei der Ausführung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeinde sind auch besondere haushaltsrechtliche Rege-
lungen zu beachten, z. B. das Gebot, die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen erst dann in Anspruch 
zu nehmen, wenn die Aufgabenerfüllung dieses erfordert und die Inanspruchnahme aber auch zu überwachen 
(vgl. § 23 Absatz 1 GemHVO NRW). Aufgrund des Haushaltsplans hat die gemeindliche Verwaltung aber auch 
die Aufgabe, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Ansprüche der Gemeinde vollständig erfasst, 
rechtzeitig geltend gemacht und eingezogen und Verpflichtungen der Gemeinde erst bei ihrer Fälligkeit erfüllt 
werden (vgl. § 23 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
Im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind aber auch Abweichungen von den Ermächtigungen im 
gemeindlichen Haushaltsplan zulässig, wenn dafür ein dringender Bedarf bei der Gemeinde besteht. Beim Vorlie-
gen bestimmter materieller Voraussetzungen (Unabweisbarkeit) und formeller Voraussetzungen (vorherige Zu-
stimmung) sind z. B. überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zulässig (vgl. § 
83 GO NRW). Es sind aber auch Ermächtigungen ins folgende Haushaltsjahr übertragbar (vgl. § 22 GemHVO 
NRW). In den Fällen aber, in denen unzulässigerweise von den haushaltsmäßigen Vorgaben abgewichen oder 
für eine Maßnahme ggf. keine Ermächtigung im Haushaltsplan enthalten ist, wird das Budgetrecht des Rates 
verletzt. Es sind die daraus notwendigen Konsequenzen zu ziehen. 
 
 
3.2.2 Die Bindungen im Rahmen der Haushaltsplanung 
 
Die Verbindlichkeit des gemeindlichen Haushaltsplans für die Haushaltsausführung im Haushaltsjahr wirkt sich 
auch auf die Haushaltsplanung aus. Nur eine sachgerechte und sinnvolle Veranschlagung im Ergebnisplan, im 
Finanzplan und in den Teilplänen ermöglicht eine zweckbezogene und wirkungsorientierte Ausführung des Haus-
haltsplans. Bei der Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan ist daher z.B. der Grundsatz der Spezialität 
der Veranschlagung zu beachten, der durch die Regelungen in den §§ 2, 3, 4 und 11 GemHVO NRW näher aus-
gefüllt wird. Dem Grundsatz der sachlichen Bindung kann durch Beachtung der aufgeführten Vorschriften eben-
falls Genüge getan werden. Grundsätzlich müssen daher die Einzelpositionen im Haushaltsplan nach Summe 
und Zweckbestimmung hinreichend bestimmt sein, sodass auch deren Zahl und Umfang abzuwägen sind.  
 
Mit Beschluss des Rates der Gemeinde über die gemeindliche Haushaltssatzung nach § 80 Absatz 4 i.V.m. § 41 
Absatz 1 Buchstabe h GO NRW tritt dann eine wirksame Bindung der gemeindlichen Verwaltung an den Willen 
des Rates in Form der Haushaltssatzung der Gemeinde und des gemeindlichen Haushaltsplans ein. Die weitere 
Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans wird durch eine Vielzahl sonstigen Maßgaben bestimmt, die, 
wenn diese nicht bei der Haushaltsplanung berücksichtigt werden, sich auf die Ausführung des gemeindlichen 
Haushaltsplans auswirken (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Maßgaben für den gemeindlichen Haushaltsplan 
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Die Maßgaben für den gemeindlichen Haushaltsplan 

 
 

MAßGABEN IN DER GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 
 

§ 1 
 

Bestandteile und Anlagen des gemeindlichen Haushaltsplans 

 
§ 2 

 
Inhalt und Gliederung des Ergebnisplans 

 
§ 3 

 
Inhalt und Gliederung des Finanzplans 

 
§ 4 

 
Inhalt und Gliederung der Teilpläne  

 
§ 6 

 

 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung“,  
 

 
§ 7 

 
Pflicht zur Erstellung eines Vorberichtes 

 
§ 8 

 
Inhalt und Gliederung des Stellenplans 

 
§ 9 

 
Vorgaben für den Haushaltsplan für zwei Jahre 

 
§ 10 

 
Vorgaben für den Nachtragshaushaltsplan 

 
§ 11 

 
Allgemeine Planungsgrundsätze  

 
§ 12 

 
Pflicht zur Angabe von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung 

 
§ 13 

 
Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen 

 
§ 14 

 

 
Vorgaben für die Veranschlagung von Investitionen  
 

 
§ 15 

 
Veranschlagung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters 

 
§ 16 

 
Umgang mit fremden Finanzmitteln 

Abbildung 72 „Die Maßgaben für den gemeindlichen Haushaltsplan“ 
 
In den Fällen des fehlenden In-Kraft-Tretens der gemeindlichen Haushaltssatzung besteht eine Übergangszeit, in 
der einhergehend mit der gesetzlich bestimmten vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW ergänzende 
örtliche Regelungen zur Fortführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bestehen müssen. Für diese Über-
gangszeit bzw. die „haushaltslose Zeit“, die im besonderen Einzelfall auch das gesamte Haushaltsjahr umfassen 
kann, hat der Kämmerer bzw. der Bürgermeister die notwendigen einschränkenden Bewirtschaftungsregelungen 
auf der Basis der aufgestellten Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Fortführung der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft in schriftlicher Form zu treffen. Die gemeindliche Haushaltsbewirtschaftung muss dabei örtlich so 
gestaltet werden, dass dem Ziel und Zweck der vorläufigen Haushaltsführung unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorschrift Genüge getan wird und auch das In-Kraft-Treten der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
schnellstmöglich erreicht wird.  
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3.3 Zu Satz 3 (Haushaltsplan und Ansprüche und Verbindlichkeiten): 
 
Nach der Vorschrift begründet der gemeindliche Haushaltsplan als gesondertes Werk der gemeindlichen Haus-
haltssatzung ausdrücklich keine Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter gegenüber der Gemeinde. Auch werden 
durch den Haushaltsplan der Gemeinde keine Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter gegenüber der Gemeinde 
aufgehoben. Damit wird klargestellt, dass der Haushaltsplan der Gemeinde über die durch ihn bestehende Ver-
bindlichkeit für die gemeindliche Verwaltung hinaus keine weitere Dritt- bzw. Außenwirkung entfaltet (vgl. § 78 
Absatz 3 Satz 2 GO NRW). Hinsichtlich der rechtlichen Wirkung ist der gemeindliche Haushaltsplan damit auf die 
finanzwirtschaftlichen Rechtsbeziehungen zwischen den Organen der Gemeinde beschränkt.  
 
Ein Dritter kann sich daher nicht auf eine Haushaltsposition im gemeindlichen Haushaltsplan berufen und z.B. 
höhere Zinsen verlangen, wenn unter dieser Position höhere Zinsaufwendungen veranschlagt worden sind, als im 
Rahmen eines Kreditvertrages mit ihm vereinbart wurde. Aber auch die Gemeinde kann aufgrund einer Veran-
schlagung in ihrem Haushaltsplan keine Zinszahlungen verweigern, wenn die entsprechende Haushaltsposition 
weniger oder gar keine Zinsaufwendungen ausweist, als es der tatsächlichen rechtlichen Verpflichtung der Ge-
meinde entspricht. Die Vorschrift steht daher in unmittelbarem Zusammenhang mit der Bestimmung, dass der 
gemeindliche Haushaltsplan alle für das Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussicht-
lich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen sowie die voraussichtlich entstehenden Aufwendungen 
und zu leistenden Auszahlungen zu enthalten hat (vgl. § 78 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 GO NRW). 
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§ 80  
Erlass der Haushaltssatzung 

 
(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister 
zur Bestätigung vorgelegt. 
 
(2) 1Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf dem Rat zu. 2Soweit er von dem ihm vorgelegten 
Entwurf abweicht, kann der Kämmerer dazu eine Stellungnahme abgeben. 3Wird von diesem Recht Gebrauch 
gemacht, hat der Bürgermeister die Stellungnahme mit dem Entwurf dem Rat vorzulegen. 
 
(3) 1Nach Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat ist dieser unverzüglich 
bekannt zu geben und während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar zu hal-
ten. 2In der öffentlichen Bekanntgabe ist eine Frist von mindestens vierzehn Tagen festzulegen, in der Einwohner 
oder Abgabepflichtige gegen den Entwurf Einwendungen erheben können und die Stelle anzugeben, bei der die 
Einwendungen zu erheben sind. 3Die Frist für die Erhebung von Einwendungen ist so festzusetzen, dass der Rat 
vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung darüber beschlie-
ßen kann. 
 
(4) 1Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist vom Rat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu 
beschließen. 2In der Beratung des Rates kann der Kämmerer seine abweichende Auffassung vertreten. 
 
(5) 1Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 2Die 
Anzeige soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen. 3Die Haushaltssatzung darf frü-
hestens einen Monat nach der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht werden. 4Die Auf-
sichtsbehörde kann im Einzelfall aus besonderem Grund die Anzeigefrist verkürzen oder verlängern. 5Ist ein 
Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, so darf die Haushaltssatzung erst nach Erteilung der Ge-
nehmigung bekannt gemacht werden. 
 
(6) Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung bis zum Ende 
der in § 96 Abs. 2 benannten Frist zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.  
 
 
Erläuterungen zu § 80: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Der Erlass der Haushaltssatzung 
 
1.1 Die Verfahrenszwecke 
 
Die Vorschriften über das Aufstellungsverfahren der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen durch 
den Kämmerer und den Bürgermeister berücksichtigen entsprechend der besonderen Bedeutung der Haushalts-
wirtschaft für die gemeindliche Aufgabenerfüllung und ihre Wirkungen auf die Einwohner und Abgabepflichtigen 
eine möglichst weitgehende bürgerschaftliche Mitwirkung beim Zustandekommen und der Beschlussfassung des 
Rates der Gemeinde über die gemeindliche Haushaltssatzung. Die Zielsetzung wird einerseits dadurch umge-
setzt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen den Einwohnern und Abgabepflichtigen zur Kenntnis 
zu bringen und Einwendungen gegen den Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung möglich sind.  
 
Andererseits ist die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen im Anschluss an die öffentliche Bekannt-
machung bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses des gleichen Haushaltsjahres zur Einsichtnahme 
für jedermann verfügbar zu halten (vgl. § 96 Absatz 2 GO NRW). Durch diese zeitlich weitgehenden Zugangs- 
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bzw. Informationsmöglichkeiten zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft wird der jahresbezogene und jährlich 
wiederkehrende Ablauf der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, von der Haushaltsplanung über den Beschluss 
über die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bis zur Feststellung des gemeindlichen Jahresab-
schlusses durch den Rat der Gemeinde für die Öffentlichkeit als Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft nachvollziehbar gemacht.  
 
Mit der Auslegung des Entwurfs der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen und dem Recht auf Ein-
sichtnahme für die Einwohner und Abgabepflichtigen der Gemeinde werden die Informationsbedürfnisse der 
Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft als bedeutend höherwertig angesehen, als das Bedürfnis der 
Gemeinde möglichst ihre Geschäftsvorfälle und Geschäftsprozesse sowie ihr verwaltungsmäßiges Handeln und 
dessen Ergebnisse nicht offenlegen zu müssen. Die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger beim Gestalten des 
örtlichen Gemeindelebens erfordert aber, dass der Umgang mit haushaltswirtschaftlichen Informationen nicht 
mehr maßgeblich und allein durch die gemeindliche Verwaltung bestimmt wird. Die gemeindliche Verwaltung 
erbringt örtliche Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger und auch ausreichend informieren. 
 
Die Zwecke, Aufgaben und haushaltsrechtlichen Vorgaben für die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren An-
lagen (vgl. § 78 GO NRW) erfordern aber auch, dass zwei Organe der Gemeinde an den Entscheidungen über 
die Inhalte und Ausgestaltung der gemeindlichen Haushaltssatzung beteiligt sind. Einerseits hat der Bürgermeis-
ter den verwaltungsmäßig vom Kämmerer aufgestellten Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen zu bestätigen. Er hat damit zu verantworten, dass das Jahresergebnis für die geplante Haushaltswirt-
schaft dem aktuellen Stand der sich ständig weiterentwickelnden Haushaltsplanung entspricht. 
 
Der Rat der Gemeinde hat die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zu beschließen und ermächtigt 
damit im Rahmen seines Budgetrechtes die gemeindliche Verwaltung zur Ausführung der geplanten und im ge-
meindlichen Haushaltsplan niedergelegten Haushaltswirtschaft. Der gemeindliche Haushaltsplan, der das geplan-
te Ressourcenaufkommen und den voraussichtlichen Ressourcenverbrauch durch die veranschlagten Erträge 
und Aufwendungen aufzeigt und auch die voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen ausweist, wird 
durch den Ratsbeschluss verbindlich für die Haushaltsführung im neuen Haushaltsjahr wird (vgl. § 79 Absatz 3 
Satz 2 GO NRW). 
 
 
1.2 Die Verfahrensschritte  
 
Die Gemeindeordnung gibt für den Erlass der jährlichen Haushaltssatzung den Gemeinden mehrere Verfahrens-
schritte vor. Die Gemeinde im Aufstellungsverfahren die Rechte des Rates der Gemeinde, des Bürgermeisters 
und des Kämmerers sowie der Einwohner und Abgabepflichtigen zu berücksichtigen. Die Aufstellung der ge-
meindlichen Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr bedarf deshalb neben der notwendigen Aufgabenver-
teilung innerhalb der gemeindlichen Verwaltung auch einer konkreten Zeitplanung durch die Gemeinde. Die Fest-
legung des zeitlichen Ablaufes des Aufstellungsverfahrens wird dadurch bestimmt, dass die gemeindliche Haus-
haltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Hausjahres bei der Aufsichtsbehörde angezeigt werden soll 
(§ 80 Absatz 5 GO NRW).  
 
Die Aufsichtsbehörde der Gemeinde soll sich über die Verfahrensschritte zur Aufstellung der gemeindlichen 
Haushaltssatzung im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung informieren, denn diese Satzung ist von ihr als 
Rechtsaufsichtsbehörde über die Gemeinde zu prüfen und zu akzeptieren. Sie auch feststellen, ob das gesetzlich 
bestimmte Verfahren zur Aufstellung der gemeindlichen Haushaltssatzung ordnungsgemäß abgelaufen ist und im 
Rahmen der Vorlage der gemeindlichen Haushaltssatzung ggf. aufgetretene Rechtsverstöße beanstanden. Das 
Nachhalten der aufgezeigten Verfahrensschritte, die terminlich bestimmt sein müssen, wird durch die nachfolgen-
de Übersicht aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
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Das Verfahren zum Erlass der Haushaltssatzung 
 

 
VERFAHRENSSCHRITTE 

 
INHALTE 

Aufstellung 
des Entwurfs der Haushaltssatzung 

 
Aufstellung der Satzung mit ihren Anlagen durch 
den Kämmerer und Bestätigung des Entwurfs 
durch den Bürgermeister (§ 80 Absatz 1 GO 
NRW) unter Mitwirkung des Verwaltungsvor-
stands (vgl. § 70 Absatz 2 GO NRW). 
 

 
Zuleitung 

des Entwurfs 
der Haushaltssatzung 

 

 
Zuleitung der Satzung mit ihren Anlagen an den 
Rat (§ 80 Absatz 2 GO NRW). 
 

Öffentliche Bekanntgabe 
des Entwurfs der Haushaltssatzung 

 
Bekanntgabe mit Festlegung einer Frist für die 
Erhebung von Einwendungen an mindestens 14 
Tagen (§ 80 Absatz 3 GO NRW). 
 

Beratung 
über die Haushaltssatzung 

 
Beratung der Satzung mit ihren Anlagen in 
öffentlicher Sitzung des Finanzausschusses (§ 
59 GO NRW). 
 

Beratung und Beschlussfassung 
über die Haushaltssatzung 

 
Beratung und Beschlussfassung der Satzung mit 
ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung des Rates 
(§ 80 Absatz. 4 GO NRW), ggf. auch Beschluss-
fassung über die erhobenen Einwendungen (§ 
80 Absatz 3 Satz 3 GO NRW). 
 

Anzeige 
der Haushaltssatzung 

 
Anzeige der Satzung mit ihren Anlagen bei der 
Aufsichtsbehörde (§ 80 Absatz 5 GO NRW; sie 
soll spätestens 1 Monat vor Beginn des Haus-
haltsjahres erfolgen). 
 

Ablauf 
der Anzeigefrist 

 
Anzeigfrist, bei der zu beachten ist: 
1. Genehmigung der Verringerung der allgemei-
nen Rücklage (§ 75 Absatz 4 GO NRW) 
2. Genehmigung des Haushaltssicherungskon-
zeptes (§ 76 Absatz 2 GO NRW). 
 

Bekanntmachung und Verfügbarhalten 
der Haushaltssatzung 

 
Bekanntmachung; Verfügbarhalten bis zum 
Ende der in § 96 Absatz 2 GO NRW benannten 
Frist (§ 80 Absatz 6 GO NRW). 
 

Abbildung 73 „Das Verfahren zum Erlass der Haushaltssatzung“ 
 
Die Aufsichtsbehörde hat auch, soweit erforderlich, die gesetzlich vorgesehenen Genehmigungen zu erteilen, z.B. 
zu einer vorgesehenen Verringerung der allgemeinen Rücklage (vgl. § 75 Absatz 4 GO NRW) oder zu einem m 
aufgestellten Haushaltssicherungskonzept (vgl. § 76 Absatz 2 GO NRW). Ein weiteres Mitwirken der Aufsichtsbe-
hörde im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft kann im Einzelfall auch bei der eigen-
verantwortlichen Aufgabenerfüllung der Gemeinde im Rahmen ihrer Selbstverwaltung erforderlich sein. Die Ge-
meinde soll aber grundsätzlich die Prüfung haushaltswirtschaftlicher Tatbestände nicht auf die Aufsichtsbehörde 
verlagern, sondern unter Berücksichtigung des Haushaltsrechts in eigener Verantwortung erledigen. 
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2. Die Unterrichtung des Rates 
 
Die Aufstellung der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen und die Beschlussfassung darüber durch 
den Rat der Gemeinde sind gesetzlich bestimmten Fristen unterworfen worden (vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW). Die 
in diesem gesetzlichen Rahmen festgelegten Aufstellungsfristen stellen dabei nicht nur eine Grenze für den Ab-
schluss der örtlichen Arbeiten dar. Mit diesen Fristen wird auch bezweckt, dass im Rahmen des jährlich wieder-
kehrenden Haushaltskreislaufs der Rat der Gemeinde frühzeitig durch eine aktualisierte Haushaltsplanung über 
die weitere Entwicklung der Gemeinde informiert wird.  
 
Diese Gegebenheiten hat die Gemeinde zu beachten, wenn aus zwingenden örtlichen und sachlogischen Grün-
den die gesetzlich bestimmten Fristen überschritten werden müssen. In diesen Fällen obliegt dem Bürgermeister 
eine entsprechende Unterrichtungspflicht im Rahmen seiner Tätigkeit, denn er hat den Rat der Gemeinde grund-
sätzlich über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten zu unterrichten (vgl. § 62 Absatz 4 GO NRW). 
 
 
3. Die erweiterte Bürgerbeteiligung  
 
Die Gemeinden fördern das Wohl ihrer Einwohner durch ihre gewählten Organe (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 GO 
NRW). Das gemeindliche Vermögen und die Einkünfte sind dabei so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen 
gesund bleiben (vgl. § 10 Satz 1 GO NRW). Die Gemeinde hat daher ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und 
auszuführen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Außerdem ist die gemeindliche Haushaltswirt-
schaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 1 und 2 GO NRW). Die Bürgerinnen 
und Bürger als Teil der Bevölkerung in der Gemeinde sind daher eine wichtige Adressatengruppe für die Haus-
haltswirtschaft der Gemeinde.  
 
Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und einer Beteiligung bei 
haushaltsrelevanten Angelegenheiten ist größer geworden, ohne dass dabei die Rechte der gemeindlichen Orga-
ne infrage gestellt werden. Vielfach wird aber ein örtlich abgestimmtes Verfahren gewünscht, in dem die gemeind-
liche Verwaltung haushaltswirtschaftliche Informationen in verständlicher Form verfügbar macht und die Bürge-
rinnen und Bürger beteiligt. Es wird daher oft nicht als ausreichend angesehen, im Rahmen des Aufstellungsver-
fahrens der gemeindlichen Haushaltssatzung nur als Einwohner und Abgabepflichtige sachliche Einwendungen 
gegen die gemeindliche Haushaltssatzung gegenüber der Gemeinde erheben zu können. 
 
Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sollte sich deshalb nicht 
auf die gesetzlich vorgesehene Form beschränken. Die Gemeinde sollte vielmehr ihre Haushaltswirtschaft so 
aufbereiten, dass diese für die Bürgerinnen und Bürger verständlich und nachvollziehbar wird und sie durch ihre 
Beteiligung die Entscheidungsfindung des Rates der Gemeinde unterstützen. Ein Ziel ist dabei, dass der Rat und 
die Verwaltung der Gemeinde besser die Bedürfnisse und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger erkennen und 
einschätzen können. Es lässt sich aber nur verwirklichen, wenn durch die Verantwortlichen das örtliche Gesche-
hen transparent gemacht wird und die Verwaltungsplanung nur nicht in Daten und Fakten, sondern auch durch 
Erläuterungen aufgezeigt wird. 
 
Die erweiterte Bürgerbeteiligung beim Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung erfordert sachgerechte und 
auf die Bürgerinnen und Bürger als Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zugeschnittene Informati-
onen über die örtliche Haushaltsplanung und eine entsprechende Kommunikation mit den Beteiligten. Die Infor-
mationen über die Haushaltswirtschaft im neuen Haushaltsjahr dürfen sich deshalb nicht auf ein reines Zahlen-
werk beschränken. Vor der tatsächlichen Beteiligung sollte daher geklärt werden, welche Gruppen vor Ort ange-
sprochen werden sollen. Dabei ist zu entscheiden, ob die gesamte produktorientierte Haushaltsgestaltung zum 
Gegenstand der Beteiligung gemacht wird und ob die Beteiligung das gesamte Gemeindegebiet oder nur be-
stimmte Ortsteile umfasst. Das örtliche Verfahren muss dabei nicht so weitgehend sein, dass es als „Aufstellung 
eines Bürgerhaushalts“ bezeichnet werden muss.  
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Der Rat und die Verwaltung der Gemeinde sollen auf der Grundlage aufbereiteter gemeindlicher Haushaltsdaten 
die Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Die haushaltswirtschaftlichen Ressourcen bzw. finanzielle Angelegenhei-
ten der Gemeinde stehen dabei im Mittelpunkt. Im Rahmen einer öffentlichen Erörterung sollen Haushaltssach-
verhalte diskutiert werden, bei denen alle Beteiligten bereit sein sollen, über ihre Vorstellungen eine sachgerechte 
Auskunft zu geben. Für alle Beteiligten sollten zudem dieser Prozess und die dabei erzielten Ergebnisse nach-
vollziehbar dokumentiert werden, damit die Ergebnisse in die Beratungen des Rates über die gemeindliche 
Haushaltssatzung einbezogen werden können.  
 
In diesem Zusammenhang ist mit der haushaltspolitischen und strategischen Steuerung der Gemeinde sowie der 
wirtschaftlichen Lage der Gemeinde sowie den Chancen und Risiken für die künftige wirtschaftliche Entwicklung 
der Gemeinde offen umzugehen. Es bedarf vor Ort einer Vision und fundamentaler Entscheidungen zur wirt-
schaftlichen Entwicklung der Gemeinde, bei denen die Zustimmung, das Vertrauen und die Meinung der Bürger 
unerlässlich für die Umsetzung sind. Die bestehenden Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und 
der gemeindlichen Verwaltung müssen dazu überdacht und ggf. neu ausgeformt werden. 
 
Eine erweitere Bürgerbeteiligung bei haushaltswirtschaftlichen Sachverhalten geht aber nicht soweit, dass die 
Bürger beantragen können, anstelle des Rates selbst über die gemeindliche Haushaltssatzung zu entscheiden 
oder der Rat dieses beschließen könnte (vgl. § 26 Absatz 1 GO NRW). Für die gemeindliche Haushaltssatzung 
ist gesetzlich ein besonderes Aufstellungsverfahren unter einer förmlichen Beteiligung der Einwohner und Abga-
bepflichtigen gesetzlich bestimmt worden, das mit dem Beschluss des Rates über den Entwurf der gemeindlichen 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen endet. Im Rahmen der Auslegung des Entwurfs können Einwendungen 
erhoben werden, über die der Rat im Einzelnen zu entscheiden hat. Die Haushaltssatzung der Gemeinde ist 
daher als Gegenstand eines Bürgerbegehrens oder eines Bürgerentscheids für unzulässig erklärt worden (vgl. § 
26 Absatz 2 Nummer 3 GO NRW).  
 
 
4. Die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft und die Aufgabenerfüllung der Gemeinde lassen sich nach den gemeindli-
chen Zielen und nach der Transparenz über die örtliche Umsetzung sowie nach den Adressaten beurteilen. Als 
Adressaten sind dabei Gruppen und/oder Personen anzusehen, die durch das haushaltswirtschaftliche Handeln 
der Gemeinde beeinflusst werden oder die ein besonderes Interesse an der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
haben. Die Adressaten können Ansprüche auf gemeindliche Leistungen haben, z.B. im Rahmen der sozialen 
Sicherung, in Geschäftsbeziehungen mit der Gemeinde stehen, z.B. Kreditgeber, oder in ihren ortsbezogenen 
Lebensverhältnissen den Finanzbedarf für die gemeindliche Aufgabenerfüllung unmittelbar erfahren, z. B. als 
Grundsteuerpflichtige. Wichtige Adressatengruppen werden nachfolgend näher vorgestellt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 

 
 

ADRESSATENGRUPPE 
 

INFORMATIONSBEDüRFNISSE 

 
Der Rat 

der Gemeinde 
 

 
Die Informationen über die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind 
von der Haushaltsplanung bis zum gemeindlichen Jahresab-
schluss und dem Gesamtabschluss eine Grundlage für die Steue-
rung der Gemeinde durch den Rat als Träger der Gemeindever-
waltung (vgl. § 40 Absatz 2 Satz 1 GO NRW). Er ist als gemeindli-
ches Vertretungsorgan für alle Angelegenheiten der Gemeinde 
grundsätzlich zuständig (vgl. § 41 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). 
Dieses gemeindliche Organ nutzt dabei als Gremium auch die 
haushaltswirtschaftlichen Informationen gegenüber anderen Ad-
ressatengruppen, z. B. die Daten des gemeindlichen Jahresab-
schlusses, um bei Nachfragen der Bürgerinnen und Bürger sowie 
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Die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 

 
 

ADRESSATENGRUPPE 
 

INFORMATIONSBEDüRFNISSE 
gegenüber anderen Dritten ggf. im Sinne einer Rechenschaft 
sachgerechte Angaben machen zu können. Das Informationsinte-
resse des Rates wird aber auch durch die Kontrollaufgabe über die 
gemeindliche Verwaltung begründet (vgl. § 55 GO NRW). Es 
richtet sich auch auf das erzielbare Jahresergebnis aus und dient 
aber auch dazu, eine Bilanzpolitik unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Lage umsetzen zu können.  
 

 
 
 
 

Der Bürgermeister 
der Gemeinde 

 

 
Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ist der Bür-
germeister ein gewichtiger  Adressat, denn einerseits ist er ver-
antwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäfts-
gangs der gesamten Verwaltung der Gemeinde und leitet und 
verteilt die Geschäfte (vgl. § 62 Absatz 1 GO NRW). Andererseits 
bedarf es im Rahmen des jährlichen Jahresabschlusses der Ent-
scheidung der Ratsmitglieder über seine Entlastung wegen der 
Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft (vgl. § 96 
Absatz 1 GO NRW). Dadurch besteht beim Bürgermeister ein 
erhebliches Informationsbedürfnis, das sich zudem unmittelbar 
und mittelbar auf seine Managemententscheidungen auswirken 
dürfte. Sein Informationsinteresse richtet sich daher auch auf das 
erzielbare Jahresergebnis aus und dient aber auch dazu, eine 
eigenständige Bilanzpolitik unter Berücksichtigung der wirtschaftli-
chen Lage umsetzen zu können. 
 

 
Die Beschäftigten 

der Gemeinde 
 

 
Die Beschäftigten der Gemeinde verfolgen ihre Interessen insbe-
sondere über ihre gewählten Vertreter und sind gleichzeitig an die 
Vorgaben der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gebunden. 
Daher besteht i.d.R. vielfach ein Bedarf der Beschäftigten an 
Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde sowie 
deren Risiken und Chancen, um persönliche Entscheidungen im 
Zusammenhang mit ihrem Arbeitsverhältnis treffen zu können. 
Insbesondere in den Fällen der defizitären Haushaltslage einer 
Gemeinde dürfte sich das Informationsinteresse der Beschäftigten 
ändern, da diese einerseits durch gesetzliche Vorgaben und örtli-
che Regelungen in Ausführung der oftmals im Rahmen der Be-
schlüsse des Rates eigenverantwortlichen Bewirtschaftung des 
Haushalts beschränkt werden und andererseits oftmals ihre per-
sönliche Entwicklung betroffen sehen. 
 

 
Die Betriebe 

der Gemeinde 
 

 
Die gemeindlichen Betriebe stellen ebenfalls Adressaten für die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft dar, denn vielfach bestehen 
umfangreiche Finanzbeziehungen zwischen der gemeindlichen 
Verwaltung und den Betrieben der Gemeinde. Ihre Tätigkeit im 
Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung führt zudem dazu, 
die Betriebe als ein eigenständiger Adressatenkreis anzusehen 
und zu behandeln. Außerdem bilden die Betriebe bei besonderen 
haushaltswirtschaftlichen Gegebenheiten, z.B. im Rahmen der 
Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses nach § 116 
GO NRW, noch gesonderte Interessengruppen gegenüber der 
gemeindlichen Verwaltung.  
 

 
Die Bürgerinnen und Bürger  

der Gemeinde 
 

 
Für die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind die Bürgerinnen und 
Bürger als ein Teil der Bevölkerung in der Gemeinde eine wichtige 
Adressatengruppe, denn diese sind zu den Gemeindewahlen 
wahlberechtigt (vgl. § 21 Absatz 2 GO NRW). Gegenüber den 
Einwohnern und Abgabepflichtigen, die z.B. nach § 80 Absatz 3 
GO NRW Einwendungen gegen die gemeindliche Haushaltssat-
zung erheben können, ist der Unterschied von nicht erheblicher 
Bedeutung. Ein Einwohner ist die Person, die in der Gemeinde 
wohnt (vgl. § 21 Absatz 1 GO NRW). Die Abgabepflichtigen kön-
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Die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 

 
 

ADRESSATENGRUPPE 
 

INFORMATIONSBEDüRFNISSE 
nen dabei Grundbesitzer und Gewerbetreibende sein, die ihren 
Wohnsitz aber nicht in der Gemeinde haben müssen. Die Bürge-
rinnen und Bürger bestimmen dagegen über ihre Wahlberechti-
gung nach den §§ 7 und 8 KWahlG die Zusammensetzung des 
Rates der Gemeinde, der für alle Angelegenheiten der Gemeinde 
und damit auch für die gemeindliche Haushaltswirtschaft grund-
sätzlich zuständig ist (vgl. § 41 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). 
 

 
Die Aufsichtsbehörde 

der Gemeinde 

 
Nach der Gemeindeordnung soll die Aufsicht des Landes die 
Gemeinde in ihren Rechten schützen und die Erfüllung der Pflich-
ten sichern (vgl. § 11 GO NRW). Die Aufsichtsbehörde hat daher 
die Aufgabe die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung der Gemeinde 
zu überwachen. Die Einbeziehung der Aufsichtsbehörde in die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft wird durch eine Vielzahl von 
Bestimmungen festgelegt, z.B. durch die Anzeige der gemeindli-
chen Haushaltssatzung nach § 80 Absatz 5 GO NRW oder des 
gemeindlichen Jahresabschlusses nach § 96 Absatz 2 GO NRW. 
Besonders aber in den Fällen einer defizitären Haushaltslage der 
Gemeinde, die ggf. zur Verringerung der allgemeinen Rücklage 
und damit ggf. zu einem Haushaltssicherungskonzept führt, ist die 
Tätigkeit der Aufsichtsbehörde gefordert (vgl. § 76 Absatz 2 GO 
NRW). Die Aufsichtsbehörde der Gemeinde gehört daher zu den 
wichtigsten Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft.  
 
 

Die Kreditgeber 
der Gemeinde 

 

 
Die Gemeinde darf im Rahmen ihrer Investitionstätigkeit Kredite 
aufnehmen, wenn die daraus übernommenen Verpflichtungen mit 
der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang ste-
hen (vgl. § 86 Absatz 1 GO NRW). Sie kann auch zur Sicherung 
der rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquidi-
tätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten 
Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur 
Verfügung stehen (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW). Die Banken und 
Sparkassen sowie die Kreditinstitute sind daher ein potentielles 
Interessente an Informationen über die wirtschaftliche Lage der 
Gemeinde, über ihre Haushaltsplanung sowie über den gemeindli-
chen Jahresabschluss und die künftigen Risiken und Chancen. 
Dieses Interesse ist noch dadurch verstärkt worden, dass die 
Banken als Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet 
sind, ihre Kunden, also auch die Gemeinde, anhand der gesetzlich 
vorgegebenen Kriterien zu klassifizieren und diese Einstufung 
Auswirkungen auf die Bankleistungen gegenüber der Gemeinde 
hat.  
 

 
Die Geschäftspartner 

der Gemeinde 

 
Die Geschäftspartner der Gemeinde, zu denen nicht nur die Liefe-
ranten, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger als Kunden zu 
zählen sind, erbringen Leistungen für die Gemeinde oder nehmen 
gemeindliche Leistungen in Anspruch. Bereits der gemeindliche 
Haushaltsplan kann dabei unter Berücksichtigung seiner Produkto-
rientierung einen Einblick in das Leistungsspektrum der Gemeinde 
bieten. Die Lieferanten als Geschäftspartner der Gemeinde haben 
daher regelmäßiges Interesse an Informationen über die wirt-
schaftlichen Lage der Gemeinde und den künftigen Risiken und 
Chancen. Sie richten dabei ihren Blick vielfach auch auf den Zah-
lungsverkehr der Gemeinde, um feststellen zu können, ob und in 
welchen Umfang sie ggf. statusmäßig wie kurzfristige Kapitalgeber 
fungieren müssen.  
 

 
Die sonstige 
Öffentlichkeit 

 

 
Die Öffentlichkeit als letzter Adressat der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft beinhaltet bereits einige der zuvor benannten Inte-
ressengruppen, z.B. die Bürgerinnen und Bürger. Sie umfasst 
jedoch auch die Einwohner und Abgabepflichtigen der Gemeinde 
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Die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 

 
 

ADRESSATENGRUPPE 
 

INFORMATIONSBEDüRFNISSE 
oder auch andere Gruppen, die der Förderung der Gemeinde zur 
gesellschaftlichen Teilhabe und Integration bedürfen. Insgesamt 
können jedoch unter dem Begriff „Öffentlichkeit“ eine unbestimm-
bare Zahl von Interessengruppen und Personen erfasst werden, 
auf die sich das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde 
auswirkt und die deshalb sich über die daraus ergebenden finanzi-
ellen Wirkungen informieren wollen.  
 

Abbildung 74 „Die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft“ 
 
Der Adressatenkreis besteht dabei aus einer unbestimmten Zahl von Interessengruppen und Personen mit unter-
schiedlichen Informationsbedürfnissen und Transparenzansprüchen. Die Interessen der Adressaten sind aber für 
die Gemeinde so gewichtig, dass diese in die gemeindliche Haushaltswirtschaft einbezogen werden müssen. 
Außerdem ist eine leserfreundliche und nachvollziehbare Darstellung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bei 
deren Beteiligung oder auch wegen der Informationsrechte erforderlich.  
 
Die Bedeutung für die Gemeinde zeigt sich z. B. auch daran, dass die Adressaten an der Aufstellung der ge-
meindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen mitwirken können und die haushaltswirtschaftlichen Unterlagen 
der Gemeinde ständig zur Einsichtnahme verfügbar sein müssen. Die Gemeinde hat dabei zu beachten, dass 
dafür besondere gesetzliche Vorgaben bestehen (vgl. §§ 80, 95 und 116 GO NRW). Wichtige Adressatengruppen 
werden nachfolgend näher vorgestellt. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung): 
 
1.1 Die Aufstellung durch den Kämmerer 
 
Nach der Vorschrift ist der Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vom Kämmerer aufzu-
stellen, der die Finanzverantwortung in der Gemeinde innehat. Er hat diesen Entwurf nach der Fertigstellung dem 
Bürgermeister zur Bestätigung vorzulegen. Bei der Aufstellung des Entwurfs ist vom Kämmerer zu beachten, 
dass die vom Rat der Gemeinde beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor 
Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde angezeigt werden soll.  
 
Das gesamte Aufstellungsverfahren der gemeindlichen Haushaltssatzung erfordert daher eine klare Aufgabenver-
teilung und Terminplanung innerhalb der gemeindlichen Verwaltung. Es ist deshalb örtlich festzulegen, wer wel-
che Aufstellungsarbeiten bis zu welchem Termin zu erbringen hat. Dabei ist auch die Beteiligung Dritter zu klären. 
Zudem besteht ein Zusammenhang mit den für den Jahresabschluss notwendigen Abstimmungsarbeiten und den 
zu klärenden Sachverhalten, denn die erste Spalte der Zeitreihe im gemeindlichen Haushaltsplan ist mit den Ist-
Ergebnissen aus dem Jahresabschluss des Vorvorjahres zu füllen. Außerdem ist bei der Aufgaben- und Zeitpla-
nung der Gemeinde die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses zu berücksichtigen.  
 
 
1.2 Die haushaltswirtschaftlichen Unterlagen 
 
Der Kämmerer der Gemeinde muss bei der jährlichen Aufstellung des Entwurfs der gemeindlichen Haushaltssat-
zung mit ihren Anlagen beachten, dass zur Haushaltssatzung mit ihren Anlagen eine Vielzahl von haushaltsrecht-
lichen Vorschriften bestehen, um das haushaltswirtschaftliche Geschehen im Haushaltsjahr abzugrenzen bzw. 
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die aktuelle und zukünftige wirtschaftliche Lage der Gemeinde aufzuzeigen. So muss z.B. die gemeindliche 
Haushaltssatzung die in § 78 GO NRW bestimmten Angaben enthalten und ihr ist als wichtigste Anlage der ge-
meindliche Haushaltsplan (vgl. § 79 GO NRW) beizufügen. Zum Haushaltsplan gehört zudem eine Vielzahl von 
Anlagen. Die nachfolgende Übersicht soll dazu einen Überblick vermitteln (vgl. Abbildung). 
 

 
Die haushaltwirtschaftlichen Unterlagen 

 
 

HAUSHALTSSATZUNG 

Haushaltssatzung 

 
§ 78 GO NRW i.V.m. Nr. 1.1.1 des Runderlasses 
vom 24.02.2005 
 

 
BESTANDTEILE DES HAUSHALTSPLANS 

 
Ergebnisplan 

 

 
§ 79 Absatz 2 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 1 
Nummer 1 und § 2 GemHVO NRW sowie Nr. 
1.2.1 des Runderlasses vom 24.02.2005 
 

 
Finanzplan 

 

 
§ 79 Absatz 2 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 1 
Nummer 2 und § 3 GemHVO NRW sowie Nr. 
1.2.2 des Runderlasses vom 24.02.2005 
 

 
Teilpläne 

 

 
§ 79 Absatz 2 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 1 
Nummer 3 und § 4 GemHVO NRW sowie den 
Nrn. 1.2.3 bis Nr. 1.2.7 des Runderlasses vom 
24.02.2005 
 

 
Ggf. Haushaltssicherungskonzept 

 

 
§§ 75 und 76 GO NRW i.V.m. § 5 GemHVO 
NRW und dem Runderlass vom 09.06.2006  
 

 
ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 

 
Vorbericht 

 

 
§ 1 Absatz 2 Nummer 1 i.V.m. § 7 GemHVO 
NRW 

 
Stellenplan 

 

 
§ 79 Absatz 2 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 2 
Nummer 2 und § 8 GemHVO NRW sowie Nr. 1.3 
des Runderlasses vom 24.02.2005 
 

 
Bilanz  

des Vorvorjahres 
 

 
 
§ 1 Absatz 2 Nummer 3  GemHVO NRW  

 
Übersicht  

über die Verpflichtungsermächtigungen 
 

 
§ 85 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 2 Nummer 4 
und § 13 GemHVO NRW sowie Nr. 1.4.3 des 
Runderlasses vom 24.02.2005 
 

 
Übersicht  

über die Zuwendungen  
an die Fraktionen, Gruppen  
und einzelne Ratsmitglieder 

 

 
§ 56 Absatz 3 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 2 
Nummer 5 GemHVO NRW sowie Nr. 1.4.1 des 
Runderlasses vom 24.02.2005 
 

 
Übersicht  

über den voraussichtlichen Stand 
 der Verbindlichkeiten  

zu Beginn des Haushaltsjahres 
 

 
 
§ 91 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 2 
Nummer 6 GemHVO NRW sowie Nr. 1.4.2 des 
Runderlasses vom 24.02.2005 
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Die haushaltwirtschaftlichen Unterlagen 

 
Übersicht über die Entwicklung 

des Eigenkapitals 
§ 78 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW i.V.m. § 1 
Absatz 2 Nummer 7 und § 41 Absatz 4 Nummer 
1 GemHVO NRW 

 
Übersicht über die Wirtschaftslage 

und die voraussichtliche Entwicklung 
der Unternehmen und Einrichtungen 

sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts 
und der Sondervermögen,  

für die Sonderrechnungen geführt werden 
 

 
§§ 97, 108 und 114 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 
2 Nummer 8 GemHVO NRW sowie weitere 
Rechtsvorschriften 
 

 
Übersichten 

mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben  
(in kreisfreien Städten) 

 

 
 
§ 37 Absatz 3 und 4 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 
2 Nummer 10 GemHVO NRW 

Abbildung 75 „Die haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde“ 
 
 
1.3 Die Unterzeichnung durch den Kämmerer  
 
Der Kämmerer der Gemeinde, der für das Finanzwesen in der Gemeinde zuständig ist bzw. die Finanzverantwor-
tung in der Gemeinde innehat, hat den von ihm aufgestellten Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung mit 
ihren Anlagen in Form der eigenhändigen Unterschrift und unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Mit sei-
ner Unterschrift erfüllt der Kämmerer eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung und dokumentiert damit seine haus-
haltswirtschaftliche Verantwortung. Er erbringt dadurch den Nachweis der Durchführung seiner gesetzlichen Auf-
gabe. Für Dritte muss dabei erkennbar und nachvollziehbar werden, dass die Unterschrift des Kämmerers sich 
insgesamt auf die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bezieht.  
 
Der Kämmerer bringt mit seiner Unterschrift aber auch zum Ausdruck, dass der von ihm aufgestellte Satzungs-
entwurf aus seiner Finanzverantwortung heraus richtig und vollständig ist, das notwendige wirtschaftliche Han-
deln der Gemeinde im neuen Haushaltsjahr unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Regeln aufzeigt, sofern er 
dazu keine besonderen Einschränkungen macht oder besondere Hinweise gibt. Die Verpflichtung des Kämme-
rers zur Unterzeichnung des Entwurfs der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen beinhaltet dabei 
nicht, dass sämtliche Bestandteile der Haushaltssatzung sowie die Anlagen einzeln zu unterzeichnen sind. Die 
gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen sollte vielmehr buchtechnisch in geeigneter Weise zusammen-
gefasst werden.  
 
 
1.4 Die Vorlagepflicht des Kämmerers 
 
Nach der Vorschrift hat der Kämmerer die gesetzliche Verpflichtung, den von ihm aufgestellten Entwurf der ge-
meindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen dem Bürgermeister zur Bestätigung vorzulegen. Vor Ort ist dazu 
eigenverantwortlich über die Form und den Inhalt der Vorlage zu entscheiden, sofern dabei nicht auf die Haus-
haltssatzung mit ihren Anlagen oder auch Anlagen zum Haushaltsplan verzichtet wird. Bei einer nicht erheblichen 
Unvollständigkeit der Vorlage an den Bürgermeister muss sichergestellt werden, dass die fehlenden Teile 
schnellstmöglich nachgereicht werden. Bei einer erheblichen Unvollständigkeit wäre ggf., soweit erfolgt, die Un-
terzeichnung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen tangiert, weil der Kämmerer damit bestätigt, 
dass der aufgestellte Satzungsentwurf aus seiner Finanzverantwortung heraus richtig und vollständig ist. 
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1.5 Die Aktualität der Haushaltsplanung 
 
Die Vorschrift gibt für die Aufstellung und den Erlass der jährlichen Haushaltssatzung der Gemeinde mehrere 
Verfahrensschritte vor, für die bestimmte Zeitvorgaben bestehen. Bei der Festlegung des zeitlichen Ablaufes des 
Aufstellungsverfahrens hat die Gemeinde zu beachten, dass die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens 
einen Monat vor Beginn des Hausjahres bei der Aufsichtsbehörde angezeigt werden soll (vgl. Absatz 5), damit die 
Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr rechtzeitig in Kraft treten kann. Vor Ort können jedoch zeitliche 
Verzögerungen im Aufstellungsverfahren durch die Gemeinde auftreten, sodass das Beratungsverfahren und die 
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung durch den Rat der Gemeinde nicht immer entsprechend den ge-
setzlichen Fristen abgeschlossen werden können.  
 
Beim Vorliegen solcher örtlicher Gegebenheiten entsteht die Pflicht für die Gemeinde, im Rahmen der auftreten-
den zeitlichen Verzögerung im Aufstellungsverfahren der Haushaltssatzung der Gemeinde die gemeindliche 
Haushaltsplanung zu aktualisieren. Die Gemeinde muss sich dafür die notwendigen Informationen eigenständig 
verschaffen und ggf. weitere Umstände berücksichtigen. Sie muss im Rahmen ihrer Haushaltsplanung zudem 
prüfen, ob die veranschlagten Ermächtigungen im Haushaltsplan noch im begonnenen Haushaltsjahr ausgeführt 
bzw. in Anspruch genommen werden können und entsprechend dem zeitlichen Stand die Haushaltspositionen 
der Realität anzupassen.  
 
Der Kämmerer und der Bürgermeister haben deshalb unter Beachtung des Grundsatzes der Haushaltswahrheit 
die Aktualität der gemeindlichen Haushaltsplanung mindestens bis zur Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssat-
zung an den Rat der Gemeinde zu wahren (vgl. § 80 Absatz 2 Satz 1 GO NRW). Sie haben in diesem Zusam-
menhang zu dokumentieren, dass ihnen ggf. keine Umstände bekannt waren, die ggf. Anlass zu einer Änderung 
ihrer Prognoseannahmen im gemeindlichen Haushaltsplan, z. B. hinsichtlich der Höhe der geplanten Erträge und 
Aufwendungen, hätten sein können. In den Fällen, in denen ihnen solche Umstände nach der Zuleitung des Ent-
wurfs der Haushaltssatzung an den Rat der Gemeinde bekannt werden, soll der Rat im Rahmen seines Bera-
tungsverfahrens darüber informiert werden. 
  
  
1.6 Haushaltsplanung und Ermächtigungsübertragung 
 
Die zeitlichen Verzögerungen im Aufstellungsverfahren der gemeindlichen Haushaltssatzung, durch die das Bera-
tungsverfahren und die Beschlussfassung im Rat der Gemeinde nicht entsprechend der gesetzlichen 
abgeschlossen werden können, führen dazu führen, dass sich das Aufstellungsverfahren bis in das neue Haus-
haltsjahr hinein erstrecken kann. In solchen Fällen muss vor Ort geklärt werden, ob bei einer noch nicht be-
schlossenen Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr die vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen un-
mittelbar in die Beschlussfassung des Rates einbezogen werden sollen. Die zu übertragenen Ermächtigungen 
aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr müssen einerseits dem Rat der Gemeinde zur Kenntnis gegeben werden 
(vgl. § 22 Absatz 4 Satz 1 GemHVO NRW) und andererseits erhöhen diese unmittelbar die entsprechenden Posi-
tionen im Haushaltsplan des neuen Haushaltsjahres (vgl. § 22 Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW).  
 
Es dürfte daher in solchen Fällen sachgerecht sein, die vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen unmittelbar 
als Veränderungen in den Entwurf der Haushaltssatzung bzw. Haushaltsplan einzubeziehen und nicht zwei 
Haushaltsverfahren mit gegenseitigen Wirkungen nebeneinander zu betreiben. Das Zusammenführen der Er-
mächtigungsübertragung mit dem gleichzeitig laufenden Haushaltsaufstellungsverfahren bringt die notwendige 
Transparenz über die Fortsetzung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr 
und sichert gleichzeitig den Gesamtüberblick für den Rat der Gemeinde m Rahmen seines Budgetrechtes in 
Bezug auf die Haushaltswirtschaft des Folgejahres bzw. des bereits begonnenen Haushaltsjahres. 
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2. Zu Absatz 2 (Entwurf der Haushaltssatzung und Aufgaben des Bürgermeisters): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Bestätigung und Zuleitung an den Rat): 
 
2.1.1 Die Bestätigung durch den Bürgermeister  
 
Der Bürgermeister hat den ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung mit 
ihren Anlagen zu bestätigen. Für diese Bestätigung ist keine bestimmte Form vorgeschrieben. Sie erfolgt i.d.R. 
durch eine Unterzeichnung des Entwurfs in Form einer eigenhändigen Unterschrift des Bürgermeisters unter 
Angabe des Datums. Die Unterzeichnung stellt dabei eine Vollständigkeitserklärung des Bürgermeisters dahinge-
hend dar, dass der Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung alle Bestandteile und Anlagen enthält, die dafür 
vorgeschrieben bzw. aus örtlichen Gründen heraus notwendig sind. Mit seiner Unterschrift dokumentiert der Bür-
germeister ausreichend seine haushaltswirtschaftliche Verantwortung als Nachweis im Sinne der Vorschrift. Es 
wird damit aber auch nachgewiesen, inwieweit der Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung fristgerecht 
aufgestellt worden ist. 
 
Die Verpflichtung zur Unterzeichnung des Entwurfs beinhaltet dabei nicht, dass der Bürgermeister sämtliche 
Bestandteile und Anlagen der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen einzeln zu unterzeichnen hat. 
Die gemeindliche Haushaltssatzung ist vielmehr buchtechnisch zusammenzufassen, damit erkennbar und nach-
vollziehbar wird, dass die Unterschrift des Bürgermeisters sich auf die Gesamtheit aller Teile bezieht. Soweit der 
Bürgermeister seine gesetzliche Pflicht aus persönlichen Gründen nicht wahrnehmen kann, ist in einem solchen 
Falle die Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung unter Beachtung der geltenden Vertretungsregelungen 
durch den dann Vertretungsberechtigten vorzunehmen (vgl. § 68 GO NRW). 
 
 
2.1.2 Das Änderungsrecht des Bürgermeisters 
 
Der Bürgermeister ist im Rahmen seiner Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen nicht 
verpflichtet, den Entwurf des Kämmerers unverändert zu übernehmen bzw. dem Rat zuzuleiten. Wenn aus seiner 
Sicht ein Bedarf für Änderungen des Entwurfs der Haushaltssatzung besteht, kann er eigenverantwortlich ent-
scheiden, ob diese Änderungen vorgenommen werden sollen. Er kann zu dem Entwurf aber auch Einschränkun-
gen machen oder weitere Hinweise geben. Eine Abstimmung mit dem Kämmerer ist sinnvoll und sachgerecht, 
aber nicht verpflichtend.  
 
Die Vornahme der Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung stellt zudem eine funktionale und keine per-
sönliche Rechtshandlung des Bürgermeisters der Gemeinde dar. Sie kommt dadurch zum Ausdruck, dass dieser 
den ihm vorgelegten Entwurf zu unterzeichnen hat. Der Bürgermeister erfüllt mit seiner Bestätigung eine öffent-
lich-rechtliche Verpflichtung und bringt damit zum Ausdruck, dass der Entwurf aus seiner Verantwortung heraus 
richtig und vollständig ist, sofern er dazu keine besonderen Einschränkungen macht oder Hinweise gibt.  
 
 
2.1.3 Die Informationspflichten des Bürgermeisters 
 
Der Bürgermeister hat das Recht, vom dem ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf der gemeindlichen Haus-
haltssatzung mit ihren Anlagen abzuweichen, bevor er den Entwurf dem Rat der Gemeinde zur Beschlussfassung 
zuleitet. Sofern der Bürgermeister von dem Entwurf abweicht, hat er vor der Zuleitung des Entwurfs an den Rat 
der Gemeinde den Kämmerer über seine abweichende Auffassung in der Sache zu informieren und ihm die sich 
daraus ergebenden oder bereits von ihm vorgenommenen Änderungen des Entwurfs offen zu legen. Dem Käm-
merer steht in diesem Falle das Recht zu, eine Stellungnahme zu dem durch den Bürgermeister geänderten Ent-
wurf der Haushaltssatzung oder seinen Hinweisen abzugeben.  
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Die Befugnis des Bürgermeisters, Änderungen an dem ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf der gemeindli-
chen Haushaltssatzung vornehmen zu dürfen, geht jedoch nicht so weit, dass er wegen des möglicherweise weit-
reichenden Umfangs seiner für notwendig angesehenen Änderungen eigenständig einen neuen Entwurf der ge-
meindlichen Haushaltssatzung aufstellen darf oder den Kämmerer mit der Aufstellung eines neuen Entwurfs be-
auftragen kann, denn das Recht zur Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Gemeinde steht gesetz-
lich nur dem Kämmerer und nicht dem Bürgermeister zu. In den Fällen, in denen wegen der Änderungen der 
Entwurfsfassung durch den Bürgermeister aber noch Differenzen zwischen dem Kämmerer und dem Bürgermeis-
ter bestehen bleiben, sind diese im Rahmen der Beratungen des Rates über den Entwurf der gemeindlichen 
Haushaltssatzung auszuräumen. 
 
 
2.1.4 Die Zuleitung an den Rat 
 
Nach der Vorschrift hat der Bürgermeister den von ihm bestätigten Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung 
mit ihren Anlagen dem Rat der Gemeinde zuzuleiten. Der Adressat der Vorlage ist damit der Rat als Kollegialor-
gan, das seine Beschlüsse in Sitzungen fasst (Sitzungsprinzip) und nicht das einzelne Ratsmitglied. Die Zuleitung 
des bestätigten Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat der Gemeinde wird in der gemeind-
lichen Praxis i.d.R. dadurch vollzogen, dass durch den Bürgermeister ein entsprechender Tagesordnungspunkt 
auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Rates gesetzt wird, denn er hat den Rat einzuberufen (vgl. § 47 
Absatz 1 Satz 1 GO NRW) und die Tagesordnung der Ratssitzungen in eigener Verantwortung festzulegen (vgl. § 
48 Absatz 1 GO NRW).  
 
In diesem Zusammenhang muss der Bürgermeister sicherstellen, dass der Rat der Gemeinde auch über die 
Stellungnahme des Kämmerers verfügt, wenn der Kämmerer von dem ihm gesetzlich eingeräumten Recht Ge-
brauch gemacht hat, eine „abweichende Stellungnahme“ zu dem vom Bürgermeister bestätigten Entwurf der 
Haushaltssatzung abzugeben. In der betreffenden Ratssitzung besteht dann für Bürgermeister und auch für den 
Kämmerer ein Rederecht, sodass die für das neue Haushaltsjahr geplante Hauswirtschaft der Gemeinde mit 
Ausblick auf die weiteren drei Planungsjahre sowie die damit verbundenen Ziele, aber auch die Chancen und 
Risiken für die Gemeinde, vorgestellt werden. Dabei können beim Vorliegen der Stellungnahme des Kämmerers 
ggf. auch Meinungsverschiedenheiten in der betreffenden Ratssitzung aufgezeigt werden. 
 
Im Rahmen der beschlussfähigen Zusammenkunft des Rates (Sitzung) kann dann die Zuleitung des Entwurfs der 
gemeindlichen Haushaltssatzung als erfolgt betrachtet werden. Für die weiteren Beratungen bzw. die Verweisung 
an die zuständigen Ausschüsse ist es dann wichtig, dass jedes Ratsmitglied über ausreichende Beratungsunter-
lagen über die geplante gemeindliche Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr verfügen kann. Es muss daher 
bereits bei der Zuleitung des Entwurfs der gemeindlichen Haushaltssatzung an den Rat der Gemeinde gewähr-
leistet werden, dass der Rat sachgerecht einen Beschluss über den ihm vorgelegten Entwurf der Haushaltssat-
zung fassen kann.  
 
Die Beschlussfassung über die gemeindliche Haushaltssatzung ist dann nur als ordnungsgemäß zustande ge-
kommen zu betrachten, wenn der Finanzausschuss zuvor beteiligt worden ist. Dieser Ausschuss hat die gesetzli-
che Aufgabe, die gemeindliche Haushaltssatzung vorzubereiten und die für die Ausführung des Haushaltsplans 
der Gemeinde erforderlichen Entscheidungen zu treffen (vgl. § 59 Absatz 2 GO NRW). Eine Nichtbeteiligung 
dieses Ausschusses des Rates führt daher zur Rechtswidrigkeit der Haushaltssatzung. Durch ein Wiedereinset-
zen des Verfahrens mit der Durchführung der Beteiligung des Ausschusses bzw. der Nachholung der Beteiligung 
kann ein ordnungsmäßiger Zustand wieder hergestellt werden. Sofern dabei seitens des Finanzausschusses ggf. 
Änderungswünsche beschlossen werden, bedarf es auch einer neuen Beschlussfassung des Rates über die 
Haushaltssatzung. In den anderen Fällen sollte der Rat über das Beratungsergebnis des Finanzausschusses 
unterrichtet werden. 
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2.2 Zu Satz 2 (Recht des Kämmerers zur Stellungnahme): 
 
Nach der Vorschrift kann der Kämmerer eine Stellungnahme abgeben, wenn der Bürgermeister im Rahmen sei-
ner Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an dem ihm vom Kämmerer vorgelegten 
Entwurf Änderungen vornimmt oder besondere Hinweise gibt. In diesen Fällen kann der Kämmerer die notwendi-
ge Aufklärung über die vom Bürgermeister vorgenommenen Abweichungen verlangen, um von seinem ihm ge-
setzlich zustehenden Recht, eine Stellungnahme dazu abgeben zu können, Gebrauch machen zu können. Der 
Bürgermeister hat daher vor der Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat der 
Gemeinde die Pflicht, den Kämmerer über seine abweichende Auffassung zu informieren, ihm die sich daraus 
ergebenden oder bereits von ihm vorgenommenen Änderungen des Entwurfs der Haushaltssatzung offen zu 
legen und Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme zu geben.  
 
 
2.3 Zu Satz 3 (Vorlage der Stellungnahme an den Rat): 
 
Nach der Vorschrift besteht für den Bürgermeister die Pflicht, eine Stellungnahme des Kämmerers zu dem von 
ihm bestätigten Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung dem Rat der Gemeinde zuzuleiten. Aus dieser 
Verpflichtung des Bürgermeisters ergibt sich, dass der Kämmerer seine Stellungnahme schriftlich abzugeben hat. 
Den Ratsmitgliedern wird damit die Möglichkeit verschafft, sich vor Eintritt in die Beratungen über den Entwurf der 
gemeindlichen Haushaltssatzung auch mit der Auffassung des Kämmerers der Gemeinde zur geplanten Haus-
haltswirtschaft der Gemeinde befassen zu können, die Argumente des Kämmerers und die des Bürgermeisters 
zu werten und sich dazu eine eigene Meinung zu bilden.  
 
Es bedarf daher einer Information an den Rat der Gemeinde, wenn der Kämmerer zu dem vom Bürgermeister 
bestätigten Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung eine Stellungnahme abgegeben hat. Die Stellungnahme 
des Kämmerers ist dabei jedoch nicht als Bestandteil des Entwurfs der Haushaltssatzung zu bewerten, sodass 
die abgegebene Stellungnahme nicht im Rahmen der Einsichtnahme des Entwurfs der Haushaltssatzung verfüg-
bar gehalten werden muss. Die Stellungnahme des Kämmerers berührt vielmehr lediglich das verwaltungsinterne 
Aufstellungsverfahren des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen. Es ist daher ausreichend, wenn der 
Rat in seinem Beratungsverfahren über die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen auch über die 
Auffassung des Kämmerers zur Haushaltssatzung informiert ist. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Bürgerbeteiligung beim Entwurf der Haushaltssatzung): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Bekanntgabe und Einsichtnahme): 
 
3.1.1 Die Bekanntgabe  
 
Mit der Vorschrift soll ein bürgerfreundliches Verfahren für die Aufstellung des gemeindlichen Haushalts erreicht 
werden. Die Bürgerinnen und Bürger sind einerseits als Einwohner und Abgabepflichtige die Adressaten des 
haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde und sollen andererseits die Arbeit von Rat und Verwaltung der 
Gemeinde unterstützen. Es besteht regelmäßig ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an Informationen l 
über die aktuelle wirtschaftliche Lage der Gemeinde als auch über die vorgenommene Haushaltsplanung für das 
Haushaltsjahr. Für die gemeindliche Verwaltung besteht ein Interesse an einer geeigneten Bürgerbeteiligung, 
denn es sind die haushaltswirtschaftlichen Ziele und Leistungen zu bestimmen und insbesondere zu messen 
sowie die Wirkungen des Handelns der Gemeinde zu beurteilen. Die Bürgerbeteiligung kann daher zur Verbesse-
rung der Qualität der gemeindlichen Haushaltsplanung in Bezug auf die örtlich geplanten Maßnahmen beitragen. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger werden deshalb bereits im Rahmen des Aufstellungsverfahrens der gemeindlichen 
Haushaltssatzung in das örtliche Haushaltsgeschehen der Gemeinde eingebunden. Das jährliche Haushaltsge-
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schehen der Gemeinde sollen möglichst von vielen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde mitgetragen werden, 
denn diese nehmen die Leistungen der Gemeinde in Anspruch und nutzen die gemeindlichen Einrichtungen. 
Aufseiten vieler Bürgerinnen und Bürger besteht daher ein großes und berechtigtes Informationsinteresse am 
gemeindlichen Geschehen. Diesen Gegebenheiten soll örtlich durch ein umfassendes, verständliches und zu-
gängliches Informationsangebot in ausreichendem Maße Rechnung getragen werden. Die Gemeinde hat einer-
seits gegenüber den Bürgerinnen und Bürger die allgemeine gesetzliche Verpflichtung, ihr Vermögen und ihre 
Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben (vgl. § 10 Satz 1 GO NRW) und anderer-
seits hat sie das Wohl ihrer Einwohner zu fördern (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). 
 
 
3.1.2 Die Bekanntgabe 
 
Die Vorschrift sieht deshalb ausdrücklich vor, das nach der Zuleitung des Entwurfs der gemeindlichen Haushalts-
satzung mit ihren Anlagen an den Rat, das Bestehen eines Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
unverzüglich der Öffentlichkeit bekannt zu geben ist. Die gesetzlich vorgesehene Bürgerbeteiligung erfordert von 
der Gemeinde, die Einsichtnahme in den Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen, insbe-
sondere den Haushaltsplan der Gemeinde, in sachlicher und zeitlicher Hinsicht leicht zu machen. Daraus folgt 
u.a., dass z.B. der gemeindliche Haushaltsplan auch verständliche und anschauliche Informationen über die 
geplante Haushaltswirtschaft der Gemeinde im neuen Haushaltsjahr enthalten muss.  
 
In diesem Zusammenhang bieten sich ggf. auch besondere Hinweise durch die Gemeinde an, wenn z. B. ge-
meindliche Investitionsmaßnahmen geplant oder abgeschlossen werden, bei denen eine Beitragspflicht nach § 8 
KAG NRW im Haushaltsjahr entstehen wird und von der Gemeinde von den von der Maßnahme betroffenen 
Bürgern nach dieser Vorschrift Beiträge erhoben werden sollen, auch wenn den betroffenen Bürgern noch weitere 
Informationen vor ihrer Heranziehung gegeben werden.  
 
 
3.1.3 Die Einsichtnahme  
 
Der Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das neue Haushaltsjahr soll vom Zeit-
punkt der Zuleitung an den Rat bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, also während des gesam-
ten Beratungsverfahrens des Rates, den Einwohnern und Abgabepflichtigen der Gemeinde zur Einsichtnahme 
verfügbar gemacht werden. Dieser Personenkreis kann sich in dieser Zeit mit den im Entwurf enthaltenen Vorstel-
lungen der gemeindlichen Verwaltung über die geplante Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres sowie über die 
zukünftige Entwicklung ihrer Gemeinde intensiv auseinandersetzen, dazu Vorschläge machen und ggf. dagegen 
auch Einwendungen in einer dafür vorher bestimmten Zeit erheben. Das Informationserfordernis verlangt dabei 
nicht, dass eine dem Beratungsverfahren des Rates entsprechende ständige Aktualisierung des Entwurfs, der zur 
Einsichtnahme verfügbar gemacht worden ist, vorgenommen werden muss.  
 
Die rechtlichen Festlegungen bilden dabei den Rahmen für das Handeln der Gemeinde, den sie selbstständig 
und eigenverantwortlich auszufüllen hat. Sie hat das Recht bzw. ihr obliegt die Pflicht, unter Berücksichtigung der 
Interessen und Möglichkeiten der Adressaten ihrer Haushaltswirtschaft die Formen und Orte der Einsichtnahme 
in die haushaltswirtschaftlichen Unterlagen festzulegen. Die Gemeinde soll dabei auch dafür ausreichend Sorge 
tragen, dass die notwendige Transparenz über ihr geplantes haushaltswirtschaftliches Handeln geschaffen und 
eine Verständlichkeit in der Sache geboten wird.  
 
Den Einwohnern und Abgabepflichtigen muss es in diesem Rahmen ermöglicht werden, auch Erkenntnisse zu 
gewinnen und daraufhin Bedenken vortragen zu können, wenn diese persönlich oder allgemein von den Wirkun-
gen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des neuen Haushaltsjahres betroffen sein können. Die Gemeinde 
kann bei ihrer Präsentation auch eigenverantwortlich sachgerechte Prioritäten setzen und ausgewählte An-
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sprechpartner benennen, soweit sie bereit ist, auf Nachfragen auch weitergehende Informationen zu ihrer Haus-
haltswirtschaft zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Gemeinde muss zudem dafür Sorge tragen, dass die bereitgestellten haushaltswirtschaftlichen Informationen 
barrierefrei verfügbar sind und der Zugang dazu nicht eingeschränkt ist, sodass z. B. für Menschen mit Behinde-
rungen ggf. Hindernisse für ihre Teilhabe am haushaltswirtschaftlichen Geschehen bzw. an den Entscheidungs-
prozessen der Gemeinde dazu bestehen (vgl. z.B.: Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung Nordrhein-
Westfalen - BITV NRW). Außerdem darf die gesetzliche Frist nicht so ausgestaltet werden, dass diese auf ein 
unvertretbares Maß reduziert ist und dadurch dem Zweck der Beteiligung der Öffentlichkeit an der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft entgegen gewirkt wird. 
 
 
3.1.4 Frühzeitige Beteiligung 
 
Die Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen durch die Gemeinde muss nicht zwingend 
auch den Beginn der Beteiligung der Bürger bzw. Einwohner und Abgabepflichtigen am gemeindlichen Haus-
haltsaufstellungsverfahren bedeuten. Deren Einbindung kann vielmehr bereits früher beginnen, wenn z. B. sei-
tens des Rates oder der gemeindlichen Verwaltung wichtige haushaltswirtschaftliche Eckpunkte für das neue 
Haushaltsjahr festlegt worden sind.  
 
Durch eine Information an die Bürger über diese Festlegungen wird frühzeitig eine Transparenz über den Haus-
halt für das neue Haushaltsjahr geschaffen und dessen Akzeptanz gefördert. Eine solche Öffentlichkeitsbeteili-
gung der Gemeinde führt jedoch nicht dazu, dass die Gemeinde auf die gesetzlich vorgesehene Auslegung der 
gemeindlichen Haushaltssatzung verzichten darf. Sie darf auch nicht aus dem Grunde der frühzeitig gegebenen 
Informationen die von Einwohnern und Abgabepflichtigen erhobenen Einwendungen infrage stellen.  
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Erhebung von Einwendungen): 
 
3.2.1 Das Recht zur Erhebung von Einwendungen 
 
Bei der Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen hat grundsätzlich jedermann das Recht 
zur Einsichtnahme. Es ist auch niemanden verwehrt, seine Meinung zur Haushaltsplanung der Gemeinde in Form 
von Bedenken, Änderungswünschen und Anregungen mitzuteilen oder Einwendungen gegen den Entwurf der 
gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zu erheben. Dieses gebietet bereits die gewünschte Bürger-
freundlichkeit der gemeindlichen Verwaltung sowie das vorhandene Informationsinteresse der Adressaten der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Das Recht zur Erhebung von Einwendungen wird aber in der Vorschrift aus-
drücklich den Einwohnern und Abgabepflichtigen zugestanden, weil diese unmittelbar im Rahmen der gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft davon betroffen sind. 
 
 
3.2.2 Die Einwendungsfrist 
 
Der Rat der Gemeinde muss rechtzeitig vor seinem Beschluss über die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen über die erhobenen Einwendungen informiert werden, damit er später in öffentlicher Sitzung darüber 
beraten und entscheiden kann. Deshalb wird in der Vorschrift bestimmt, dass in der öffentlichen Bekanntgabe des 
Entwurfs der Haushaltssatzung mindestens auf eine Einwendungsfrist von 14 Tagen hinzuweisen ist. Für die 
Fristberechnung gelten gemäß § 31 Absatz 1 VwVfG NRW die §§ 187 bis 193 BGB entsprechend, soweit nicht 
durch § 31 Absatz 2 bis 5 VwVfG NRW etwas anderes bestimmt ist.  
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Der Rat der Gemeinde kann aber auch bei Bedarf eine längere Einwendungsfrist zu lassen. In diesen Zusam-
menhang gebietet das bürgerfreundliche Verhalten, ggf. auch Einwendungen zu berücksichtigen bzw. dem Rat 
mit vorzulegen, die nicht fristgerecht eingelegt worden sind. Dieses sollte auch für Einwendungen gelten, die nicht 
von den Einwohnern oder Abgabepflichtigen erhoben wurden. Es bleibt in diesen Fällen aber dem Rat der Ge-
meinde überlassen, ob er solche Einwendungen in seine Beratungen einbeziehen will. In solchen Fällen ist daher 
eine entsprechende vorherige Absprache zwischen dem Rat der Gemeinde und dem Bürgermeister als Leiter der 
gemeindlichen Verwaltung sinnvoll, mit der Klarheit geschaffen werden kann, wie mit solchen Einwendungen 
umgegangen werden soll. 
 
 
3.2.3 Die Abgabe der Einwendungen 
 
In der Vorschrift wird zur Abgabe der Einwendungen der Einwohner und Abgabepflichtigen bestimmt, dass in der 
öffentlichen Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung die Stelle anzugeben ist, bei der die Einwohner und 
Abgabepflichtigen ihre Einwendungen gegen den Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung entgegen ge-
nommen werden. Diese Regelung soll dazu beitragen, dass die erhobenen Einwendungen gesammelt und be-
wertet werden können. Der Rat der Gemeinde soll rechtzeitig vor seinem Beschluss über die gemeindliche Haus-
haltssatzung über die erhobenen Einwendungen informiert werden, damit er in öffentlicher Sitzung darüber bera-
ten und entscheiden kann.  
 
 
3.3 Zu Satz 3 (Bedingungen für die Fristsetzung): 
 
3.3.1 Der gesetzliche Rahmen 
 
In der Vorschrift ist ausdrücklich bestimmt worden, dass die Frist für die Erhebung von Einwendungen von der 
Gemeinde so festzusetzen ist, dass der Rat vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anla-
gen in öffentlicher Sitzung darüber beschließen kann. Mit dieser Regelung wird eine ausreichende Bürgerinforma-
tion und eine Bürgerbeteiligung im Rahmen der Haushaltsplanung der Gemeinde, aber auch eine Befassung des 
Rates mit den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung gesichert.  
 
 
3.3.2 Beratung und Information des Rates 
 
Die Einbeziehung aller Einwendungen in die Beratungen stärkt den Dialog zwischen den Bürgern und der ge-
meindlichen Verwaltung und erhöht die Akzeptanz für die gemeindliche Haushaltswirtschaft. Der Rat der Ge-
meinde hat sich zwar regelmäßig nur mit den „qualifizierten“ Einwendungen der Einwohner und Abgabepflichtigen 
gegen die gemeindliche Haushaltssatzung zu befassen, jedoch bietet es sich an, auch die anderen Einwendun-
gen, soweit sie sinnvolle Anregungen zur Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zum Inhalt haben, dem Rat für 
seine Beratungen über die Haushaltssatzung zur Kenntnis zu bringen.  
 
Im Rahmen einer Absprache zwischen dem Rat der Gemeinde und dem Bürgermeister als Leiter der gemeindli-
chen Verwaltung kann der Beratungsablauf örtlich festgelegt werden. In den Fällen, in denen zum Tagesord-
nungspunkt „Beschluss über die Haushaltssatzung“ z. B. auch Haushaltsreden des Bürgermeisters und/oder des 
Kämmerers gehören, bietet es sich an die Beratungen über die gemachten Einwendungen sowie über die ge-
meindliche Haushaltssatzung unter einem Tagesordnungspunkt, ggf. getrennt in zwei eigene Teile, zu führen.  
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3.3.3 Die Beschlussfassung des Rates 
 
Zum Zeitpunkt der Ratsberatungen über die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushalts-
jahr beziehen sich die Haushaltsreden von Bürgermeister und Kämmerer regelmäßig auf einen ggf. aktualisierten 
Stand der gemeindlichen Haushaltssatzung, in den möglicherweise auch von Einwohnern oder Abgabepflichtigen 
gemachte Einwendungen bereits berücksichtigt worden sind. Entsprechend sind die vom Rat vorzunehmenden 
Beschlüsse zu organisieren, sodass der Rat nach seiner Entscheidung über die Einwendungen zur neuen Haus-
haltssatzung der Gemeinde dann über die Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr beschließen kann. 
 
 
4. Zu Absatz 4 (Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung): 
 
4.1 Zu Satz 1 (Pflicht zur Beratung und Beschlussfassung): 
 
4.1.1  Die zeitlichen Bedingungen für die Beschlussfassung 
 
Mit der Beschlussfassung des Rates über die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen steht die Anzei-
gefrist in Absatz 5 Satz 2 dieser Vorschrift in Verbindung. Die gesetzlich bestimmte Frist soll u.a. auch das 
Budgetrecht des Rates in der Weise sichern, dass dieser über einen gemeindlichen Haushalt beschließen kann, 
der sich noch nicht in der Ausführung bzw. der vorläufigen Ausführung nach § 82 GO NRW durch die gemeindli-
che Verwaltung befindet. Je weiter die Beschlussfassung über die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren An-
lagen in das neue Haushaltsjahr hinausgeschoben wird, desto mehr muss der Rat hinnehmen, dass die gemeind-
liche Verwaltung wegen bestehender rechtlicher Verpflichtungen oder wegen der Weiterführung notwendiger 
Aufgaben der Gemeinde bereits eine Vielzahl von haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen umgesetzt hat. Diese 
verwaltungsmäßig bereits getroffenen Maßnahmen kann der Rat im Rahmen seines zu treffenden Beschlusses 
über die gemeindliche Haushaltsatzung i.d.R. nicht mehr rückwirkend abändern (Entscheidungsentzug).     
 
 
4.1.2 Das Vorgehen bei einem Änderungsbedarf 
 
Aus der Beratung des Rates der Gemeinde über den Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung kann sich ggf. 
noch ein Änderungsbedarf der Haushaltssatzung und/oder des Haushaltsplans ergeben. In solchen Fällen ist 
nicht immer eine vollständige Überarbeitung der dem Rat vorliegenden haushaltswirtschaftlichen Unterlagen 
zwingend erforderlich, denn die Änderungswünsche können auch alleine auf den gemeindlichen Haushaltplan 
ausgerichtet sein (vgl. Abbildung).  
 

 
Der Änderungsbedarf beim Entwurf der Haushaltssatzung 

 
 

ÄNDERUNGSBEDARF 
 

INHALTLICHE ABGRENZUNG 

Bei der  
Haushaltssatzung 

und beim 
Haushaltsplan 

 
Der Änderungsbedarf erstreckt sich inhaltlich auf Festsetzungen in 
der Haushaltssatzung, z. B. die Kreditermächtigung, und auf die 
Veranschlagung im Haushaltsplan (vgl. §§ 78 und 79 GO NRW). 
Die Satzung bedarf dann einer entsprechenden Überarbeitung und 
Neufassung, bevor der Rat darüber beschließen kann. Der vor der 
Beschlussfassung vorzunehmende Änderungsumfang des Haus-
haltsplans kann sachgerecht auf die Änderungserfordernisse 
beschränkt werden, die von ihrer Wertigkeit und Wesentlichkeit her 
bedeutsam für die Entscheidung des Rates sind und/oder wesent-
liche Auswirkungen auf die Ausführung der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft im Haushaltsjahr haben. 
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Der Änderungsbedarf beim Entwurf der Haushaltssatzung 

 
 

ÄNDERUNGSBEDARF 
 

INHALTLICHE ABGRENZUNG 
Nur bei 

der Haushaltssatzung 
Der Änderungsbedarf erstreckt sich inhaltlich allein auf die Fest-
setzungen in der Haushaltssatzung, z.B. zum Stellenplan oder 
Haushaltssicherungskonzept (vgl. § 78 Absatz 2 Satz 2 GO NRW). 
Die Satzung bedarf dann einer entsprechenden Überarbeitung und 
Neufassung, bevor der Rat darüber beschließen kann.  
 

Nur beim 
Haushaltsplan 

 
Der Änderungsbedarf erstreckt sich inhaltlich auf die Veranschla-
gung im Haushaltsplan (vgl. § 79 GO NRW). Die vor der Be-
schlussfassung vorzunehmenden Änderungen können sachge-
recht auf die Änderungserfordernisse beschränkt werden, die von 
ihrer Wertigkeit und Wesentlichkeit her bedeutsam für die Ent-
scheidung des Rates sind und/oder wesentliche Auswirkungen auf 
die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haus-
haltsjahr haben. 
 

 
Beim Haushaltsplan 

mit wesentlichen  
Wirkungen auf die  

Haushaltsausführung 

 
Der Änderungsbedarf erstreckt sich inhaltlich auf die Veranschla-
gung im Haushaltsplan und hat von seiner Wertigkeit und Wesent-
lichkeit her bedeutsame Auswirkungen auf die Haushaltsausfüh-
rung. In Abstimmung mit dem Rat muss geklärt werden, in welcher 
Form die vorzunehmenden Änderungen in die Beschlussfassung 
des Rates über die Haushaltssatzung einbezogen werden, z.B. 
durch die Vornahme von Änderungen in bestimmten Teilen des 
Haushaltsplans oder durch die Beifügung einer Änderungsüber-
sicht. 
 

 
Beim Haushaltsplan, 

aber unwesentlich 
 

 
Der Änderungsbedarf erstreckt sich inhaltlich auf die Veranschla-
gung im Haushaltsplan und hat von seiner Wertigkeit und Wesent-
lichkeit her keine bedeutsamen Auswirkungen auf die Haushalts-
ausführung. Durch eine Änderungsübersicht kann der Änderungs-
bedarf in die Beschlussfassung des Rates über die Haushaltssat-
zung einbezogen werden. 
 

Abbildung 76 „Der Änderungsbedarf beim Entwurf der Haushaltssatzung“ 
 
In den Fällen von Änderungserfordernissen wird durch die Einbeziehung möglicher Änderungen in den Beschluss 
des Rates über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der dem Rat zugeleitete Entwurf entsprechend geändert. 
Bei der Festlegung des weiteren Vorgehens ist der Umfang, der Wertigkeit und Wesentlichkeit sowie die Auswir-
kungen der vorgeschlagenen Änderungen auf die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haus-
haltsjahr abhängig. Lässt sich der Änderungsbedarf klar und eindeutig bestimmen, kann es als ausreichend an-
gesehen werden, wenn im Ratsbeschluss über die gemeindliche Haushaltssatzung eine oder mehrere Maßgaben 
für die Vornahme der Änderungen, z. B. im Haushaltsplan, enthalten sind.  
 
Die beschlossenen Änderungen sind dann unverzüglich nach der Beschlussfassung durch den Rat in den vorlie-
genden Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen einzuarbeiten. In solchen Fällen entsteht 
ein Auftrag des Rates der Gemeinde an den Bürgermeister und ihm obliegt es dann, für die Erledigung dieses 
Auftrages Sorge zu tragen und die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in die vom Rat beschlosse-
ne Form zu bringen.  
 
 
4.1.3 Die Rückgabe des Entwurfs 
 
In Ausnahmefällen kann der Rat der Gemeinde wegen eines möglicherweise umfangreichen sachlichen Ände-
rungsbedarfs und der dazu notwendig gewordenen Nachvollziehbarkeit eine Überarbeitung des Entwurfs der 
gemeindlichen Haushaltssatzung durch den Bürgermeister vor seiner Beschlussfassung verlangen. Ein solches 
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Vorgehen setzt aber voraus, dass der Änderungsbedarf inhaltlich soweit wie möglich konkret abgegrenzt und 
dazu begründet wird, warum der Entwurf der Haushaltssatzung für den Rat nicht tragfähig ist. Die Rückgabe des 
Entwurfs der Haushaltssatzung an den Bürgermeister bedarf einer gesonderten Beschlussfassung durch den Rat. 
Der Rat erteilt damit einen Arbeitsauftrag an den Bürgermeister, ohne dass dadurch die gemeindliche Haushalts-
satzung mit ihren Anlagen selbst vom Rat beschlossen wird.  
 
Dieser Ratsbeschluss ist dann vom Bürgermeister auszuführen (vgl. § 62 Absatz 2 GO NRW). Der Arbeitsauftrag 
zur Überarbeitung der gemeindlichen Haushaltssatzung darf dabei jedoch nicht so allgemein gefasst sein, dass 
es vollständig im Ermessen des Bürgermeisters liegt, welche Änderungen an dem Entwurf der Haushaltssatzung 
vorgenommen werden. Im Rahmen seines Vorsitzes sowie seines Stimmrechts im Rat sollte der Bürgermeister 
deshalb dafür Sorge tragen, dass der Beschluss des Rates ausgewählte Eckpunkte oder sonstige Anhaltspunkte 
enthält, die als Leitlinie oder Orientierung für die Überarbeitung des Entwurfs genutzt werden können.  
 
Im Rahmen dieser Überarbeitung hat der Bürgermeister den neuen Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung 
nicht wie zuvor den vom Kämmerer aufgestellten Entwurf zu bestätigen. Er muss aber im Rahmen seines Ar-
beitsauftrages beachten, dass die Veränderungen des Entwurfs zu geeigneten haushaltswirtschaftlichen Maß-
nahmen zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr führen müssen. Eine Mitwirkung des Kämmerers an dieser 
Überarbeitung ist sinnvoll und sachgerecht, aber nicht verpflichtend vorgesehen. Der Bürgermeister sollte im 
Zusammenhang mit dem Arbeitsauftrag des Rates auch prüfen, ob der Ratsbeschluss das geltende Recht ver-
letzt oder das Wohl der Gemeinde gefährdet, denn das Inkrafttreten der Haushaltssatzung für das neue Haus-
haltsjahr wird dadurch weiter hinausgezögert (vgl. § 54 Absatz 1 und 2 GO NRW).  
 
In Abhängigkeit von der Erheblichkeit und Wesentlichkeit auf die Haushaltswirtschaft muss zudem ausreichende 
eine Information der Öffentlichkeit gewährleistet werden, sodass ggf. seitens der Einwohner und Abgabepflichti-
gen auch Einwendungen gegen eine neue Fassung des Entwurfs erhoben werden können. Die Überarbeitung 
sollte nicht unnötig hinausgezögert werden, um die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haus-
haltsjahr baldmöglichst auf die gesetzliche vorgesehene Grundlage zu stellen. Nach der Überarbeitung durch den 
Bürgermeister liegt dann eine Fassung des Entwurfs der gemeindlichen Haushaltssatzung vor, die zum Gegen-
stand der Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde gemacht werden kann.  
 
 
4.1.4 Die Mitwirkung des Bürgermeisters 
 
Für die Mitwirkung des Bürgermeisters am Beschluss des Rates der Gemeinde über die gemeindliche Haushalts-
satzung mit ihren Anlagen ist örtlich zu beurteilen, ob diese Mitwirkung sachlich geboten ist. Einerseits ist die 
Vorschrift des § 40 Absatz 2 GO NRW zu beachten, nach der der Bürgermeister ein Mitglied im Rat der Gemein-
de kraft Gesetzes ist und ihm ein Stimmrecht zusteht. Andererseits schränkt die Vorschrift die Rechte des Bür-
germeisters nur für den Fall wieder ein, dass die Ratsmitglieder über seine Entlastung entscheiden, denn in der 
Sache gilt er dann als befangen. Durch die Vorschrift wird daher der Bürgermeister nicht ausdrücklich von der 
Teilnahme an der Abstimmung über die gemeindliche Haushaltssatzung ausgeschlossen.  
 
In der Ratsangelegenheit „Beschluss über die gemeindliche Haushaltssatzung“ dürfte es jedoch aus Verfahrens-
gründen heraus geboten sein, dass der Bürgermeister auf die Ausübung des ihm nach § 40 Absatz 2 GO NRW 
zustehenden Stimmrechtes verzichtet. Dafür spricht, dass der Bürgermeister durch seine Bestätigung (Unter-
zeichnung) des ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
(vgl. § 80 Absatz 2 GO NRW) die verwaltungsmäßige Verantwortung dafür übernimmt, denn er ist verantwortlich 
für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung (vgl. § 62 Absatz 1 GO 
NRW). Dem Bürgermeister steht neben seiner Verantwortung für die gemeindliche Haushaltssatzung auch ein 
Änderungsrecht bezogen auf den vom Kämmerer aufgestellten Entwurf der Haushaltssatzung zu.  
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4.1.5 Beratung und Beschlussfassung 
 
Die ausdrückliche gesetzliche Vorgabe, dass der Rat der Gemeinde den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen hat, unterstreicht und verstärkt die Zuständigkeit 
des Rates für die Beschlussfassung über die gemeindliche Haushaltssatzung (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h 
GO NRW). Das in dieser Vorschrift enthaltene Verbot der Übertragung der darin aufgeführten Angelegenheiten 
stärkt die Entscheidungszuständigkeit des Rates für die gemeindlichen Angelegenheiten und sichert, dass sich 
der Rat sich nicht vollständig aus seinem örtlichen Kompetenzbereich zurückziehen kann bzw. bestimmte Ent-
scheidungen selbst treffen muss.  
 
Der Gegenstand des Beschlusses des Rates der Gemeinde ist der vom Bürgermeister zugeleitete Entwurf der 
gemeindlichen Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr. Im Rahmen der Beratungen des Rates über den 
Entwurf der Haushaltssatzung können dazu auch von den Ratsmitgliedern unter Berücksichtigung der örtlichen 
Geschäftsordnung des Rates ggf. Änderungen beantragt werden. Der Rat hat dann im Rahmen seines Beschlus-
ses über die gemeindliche Haushaltssatzung eine Entscheidung darüber zu treffen. Der Rat muss dabei nicht 
gesondert festlegen, dass die Haushaltssatzung bzw. der gemeindliche Haushaltsplan vor der Bekanntmachung 
entsprechend seinem Beschluss anzupassen ist.  
 
Mit der Rückgabe der beschlossenen Haushaltssatzung an den Bürgermeister zur Durchführung der Anzeige an 
die Aufsichtsbehörde und der öffentlichen Bekanntmachung (vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW), ist dieser beauftragt, 
ggf. noch Änderungen am Entwurf aufgrund des Beratungsergebnisses des Rates vorzunehmen. Die gemeindli-
che Haushaltssatzung muss für die Anzeige und die Veröffentlichung auch formell in Einklang mit dem Ratsbe-
schluss stehen. Der Bürgermeister kann daher solche Aufträge nicht verweigern.  
 
 
4.2 Zu Satz 2 (Vortragsrecht des Kämmerers): 
 
Das gesetzliche Rederecht des Kämmerers, seine Auffassung zum durch den Bürgermeister veränderten Entwurf 
der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in der betreffenden Ratssitzung zu vertreten, setzt vo-
raus, dass der Kämmerer zuvor in einer schriftlichen Stellungnahme seine Auffassung dargelegt hat. Insbesonde-
re wenn wegen der Änderungen der Entwurfsfassung noch Differenzen zwischen dem Kämmerer und dem Bür-
germeister bestehen geblieben sind, sollen diese im Rahmen der Beratungen des Rates über den Entwurf der 
gemeindlichen Haushaltssatzung ausgeräumt werden. Die Darlegung seiner Auffassung durch den Kämmerer in 
den Beratungen des Rates der Gemeinde kann wegen der Ausgestaltung als sein gesetzliches Recht nicht vom 
Bürgermeister übernommen werden. Außerdem erfordert die Ausübung dieses Vortragsrechts, dass der Kämme-
rer in der betreffenden Ratssitzung persönlich anwesend ist. 
 
 
5. Zu Absatz 5 (Veröffentlichung der gemeindlichen Haushaltssatzung): 
 
5.1 Zu Satz 1 (Pflicht zur Anzeige der Haushaltssatzung):  
 
5.1.1 Die Pflichten der Gemeinde 
 
Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften hat die Gemeinde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushalts-
jahres ihrer Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen anzuzeigen. Wegen der Bedeutung der 
Aufsicht des Landes für die Gemeinden (vgl. § 11 GO NRW) soll die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen der für die Gemeinde gesetzlich zuständigen Aufsichtsbehörde angezeigt und nicht vor der Anzeige an 
die Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht werden. Vor der Veröffentlichung der Haushaltssatzung sollte 
deshalb durch geeignete Informationen sichergestellt werden, dass die Aufsichtsbehörde keine rechtlichen Be-
denken gegen die vom Rat der Gemeinde beschlossene Haushaltssatzung erheben wird. Nach ihrer öffentlichen 
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Bekanntmachung ist die Haushaltssatzung Jahresabschluss bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlus-
ses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.  
 
Die gemeindliche Haushaltssatzung unterliegt keiner Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde, denn 
dieses ist nicht gesetzlich vorgeschrieben (vgl. § 7 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Ein Erlaubnisvorbehalt durch die 
staatliche Aufsicht kommt daher nicht in Betracht. Die Haushaltssatzung ist vielmehr Ausdruck der gemeindlichen 
Finanzhoheit und der Selbstverwaltung der Gemeinde. Nur wenn im Einzelfall von der Gemeinde die allgemeine 
Rücklage verringert werden soll (vgl. § 75 Absatz 4 GO NRW) oder ein besonderes Haushaltssicherungskonzept 
(vgl. § 76 GO NRW) aufzustellen ist, das dann einen Bestandteil des gemeindlichen Haushaltsplans darstellt (vgl. 
§ 79 Absatz 2 Satz 2 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 1 Nummer 4 GemHVO NRW), lösen solche Tatbestände eine 
Genehmigungspflicht aus, die jedoch nur für den betreffenden Sachverhalt und nicht die gesamte Haushaltssat-
zung der Gemeinde umfasst.  
 
 
5.1.2 Die Pflichten der Aufsichtsbehörde 
 
5.1.2.1 Die Stellung der Aufsichtsbehörde 
 
Die Gemeinde ist in Nordrhein-Westfalen eine Gebietskörperschaft mit dem Recht der Selbstverwaltung durch 
ihre gewählten Organe und ist in ihrem Gebiet die alleinige Trägerin der öffentlichen Verwaltung, sowie die Ge-
setze nicht anderes vorschreiben (vgl. Art. 78 LV NRW). In diesem Zusammenhang hat das Land die Gesetzmä-
ßigkeit der Verwaltung der Gemeinde zu überwachen (vgl. Art. 78 Absatz 4 LV NRW). Die Gemeindeordnung in 
Nordrhein-Westfalen baut darauf auf und enthält deshalb Rechte und Pflichten sowie auch Regelungen über die 
Gestaltung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sowie auch Rechte für die Aufsichtsbehörde der Gemeinde. 
Diese Rechte werden im 13. Teil der Gemeindeordnung NRW durch die §§ 119 bis 128 näher ausgestaltet. 
 
In diesem rechtlichen Rahmen gehört die gemeindliche Haushaltswirtschaft zu den Selbstverwaltungsaufgaben 
der Gemeinde, sodass die Aufsicht des Landes darüber ein Teil der allgemeinen Aufsicht nach § 119 GO NRW 
ist. Diese Rechtsaufsicht erstreckt sich darauf, dass die Gemeinde im Einklang mit den Gesetzen verwaltet wird. 
Die Gemeindeordnung NRW enthält daher an verschiedenen Stellen besondere Vorgaben für eine Beteiligung 
der gesetzlich zuständigen Aufsichtsbehörde bei der Planung, Ausführung und Abrechnung der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft, z. B. in Form der Anzeige der Haushaltssatzung. Daneben besteht für die Aufsichtsbehörde 
ein umfassendes Informationsrecht, denn sie kann sich jederzeit über die Angelegenheiten der Gemeinde unter-
richten lassen (vgl. § 121 GO NRW). 
 
 
5.1.2.2 Die Aufsicht über die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
 
Die Aufsichtsbehörde hat im Rahmen des Anzeigeverfahrens der gemeindlichen Haushaltssatzung die Einhaltung 
der rechtlichen Vorgaben zu überprüfen und dabei das Ermessen der Gemeinde zu beachten. Die Ausübung des 
Ermessens ist unabhängig davon, ob eine Genehmigungspflicht für die Verringerung der allgemeinen Rücklage 
(vgl. § 75 Absatz 4 GO NRW) und für das Haushaltssicherungskonzept (vgl. § 76 Absatz 2 GO NRW) besteht. 
Die Anzeigepflicht gibt der Aufsichtsbehörde die Befugnis und die Möglichkeit zur Rechtskontrolle der vom Rat 
der Gemeinde beschlossenen Haushaltssatzung. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Gemeinde sich nicht außerhalb 
der ihr zustehenden Ermessensspielräume bewegt, sodass bei der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft voraussichtlich rechtlich erhebliche Fehler gegangen werden können, d.h. auch bei der gemeindlichen 
Haushaltsplanung müssen die Anforderungen der stetigen Aufgabenerfüllung und Leistungsfähigkeit der Ge-
meinde (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW) erfüllt werden.  
 
Die staatliche Aufsicht soll aber auch das Budgetrecht des Rates in der Weise sichern, dass dieser über einen 
gemeindlichen Haushalt beschließen kann, der sich noch nicht in der Ausführung bzw. der vorläufigen Ausfüh-
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rung nach § 82 GO NRW befindet. Je weiter die Beschlussfassung über die gemeindliche Haushaltssatzung in 
das neue Haushaltsjahr verschoben wird, desto weniger kann der Rat der Gemeinde vom seinem Recht auf Ge-
staltung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung seiner politischen Zielsetzungen Ge-
brauch machen. Erfolgt dagegen keine Äußerung der Aufsichtsbehörde innerhalb der gesetzlichen Monatsfrist, 
kann die Gemeinde nach Ablauf der Monatsfrist ihre Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr bekannt machen. 
Die Aufsichtsbehörde sollte in jedem Anzeigeverfahren auch eine Rückäußerung an die Gemeinde geben und 
darin ihre aufsichtsrechtliche Einschätzung aufzeigen. 
 
 
5.2 Zu Satz 2 (Anzeigefrist für die gemeindliche Haushaltssatzung): 
 
5.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Durch die gesetzlich bestimmte Anzeigefrist erhält die Aufsichtsbehörde die Befugnis und die Möglichkeit zur 
Rechtskontrolle der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Haushaltssatzung. Dabei ist auch zu prüfen, ob die 
Gemeinde sich nicht außerhalb der ihr zustehenden Ermessensspielräume bewegt, sodass bei der Ausführung 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft voraussichtlich rechtlich erhebliche Fehler gegangen werden können. Der 
„Grundsatz der Vorherigkeit“, der sich ausdrücklich in der haushaltsrechtlichen Bestimmung wiederfindet, ver-
pflichtet alle Beteiligten am gemeindlichen Haushaltsaufstellungsverfahren. Sie haben dafür zu sorgen, dass der 
Rat rechtzeitig einen Beschluss über die Haushaltssatzung fassen kann, damit diese zu Beginn des Haushalts-
jahres in Kraft treten sowie der Aufsichtsbehörde angezeigt werden kann.  
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Anzeige der Haushaltssatzung mit 
ihren Anlagen zu dem in der Vorschrift festgelegten Termin nicht nachkommt, hat sie ihre Aufsichtsbehörde dar-
über zu unterrichten und die Anzeige baldmöglichst vorzunehmen. Sie hat in ihrem Bericht an die Aufsichtsbe-
hörde die Gründe für das Versäumnis anzugeben sowie aufzuzeigen, welcher Verfahrensstand bei der Aufstel-
lung der Haushaltssatzung besteht, wann der Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung vorgesehen ist 
und bis zu welchem schnellstmöglichen Zeitpunkt die Anzeige bei der Aufsichtsbehörde nachgeholt wird. 
 
 
5.2.2 Die Wirkungen der Frist auf den Jahresabschluss des Vorvorjahres 
 
Die gesetzliche Anzeigefrist für die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wirkt sich auch ohne aus-
drücklichen Verweis auf die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses nach § 96 Absatz 1 Satz 1 GO 
NRW aus. Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie 
den Einzahlungen und Auszahlungen ist nicht nur die Veranschlagung des Vorjahres voranzustellen, sondern es 
sind auch die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres anzugeben (vgl. § 1 Absatz 3 GemHVO NRW). Außer-
dem ist diesem gemeindlichen Haushaltsplan auch die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen (vgl. § 1 Absatz 2 
Nummer 3 GemHVO NRW). 
 
Bei einer Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2013 wäre dadurch der gemeindliche Jahresab-
schluss für das abgelaufene Haushaltsjahr 2011 betroffen. Der Jahresabschluss des Vorvorjahres kann nach den 
haushaltsrechtlichen Vorgaben bis zum 31. Dezember 2012 festgestellt werden (vgl. § 96 Absatz Satz 1 GO 
NRW). Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 wäre nach der geltenden Regelung 
der Aufsichtsbehörde bis zum 1. Dezember 2012 anzuzeigen. Aus dieser gleichlaufenden Frist ergibt sich jedoch 
kein gravierendes Problem für die Gemeinde. Die Übereinstimmung der Daten eines gemeindlichen Jahresab-
schlusses in zwei eigenständigen haushaltswirtschaftlichen Werken muss grundsätzlich bereits bei der Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Haushaltsplan beachtet werden.  
 
Den Kämmerer und den Bürgermeister trifft diese Pflicht gleichermaßen. Der Kämmerer hat sowohl den Entwurf 
des Jahresabschlusses als auch den Entwurf des Haushaltsplans bzw. der Haushaltssatzung aufzustellen und 
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der Bürgermeister zu bestätigen. Die Verantwortlichkeit des Rates für die Haushaltssatzung und den Jahresab-
schluss führt dabei grundsätzlich dazu, dass der Jahresabschluss bis zum Beginn der Anzeigefrist der Haushalts-
satzung festgestellt sein soll. Sofern es zu terminlichen Überschneidungen und ggf. zu Veränderungen der Daten 
des Jahresabschlusses kommt, muss von der Gemeinde örtlich sichergestellt werden, dass zu den Ist-Angaben 
des Vorvorjahres im Haushaltsplan eine entsprechende Erläuterung gegeben wird. Der festgestellte Jahresab-
schluss der Gemeinde muss dagegen immer auf belastbaren Daten aufbauen. 
 
 
5.3 Zu Satz 3 (Bekanntmachung der Haushaltssatzung): 
 
5.3.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Als gemeindliche Rechtsnorm bedarf die Haushaltssatzung der Bekanntmachung, denn gemeindliche Satzungen 
sind öffentlich bekannt zu machen (vgl. § 7 Absatz 4 GO NRW). Für die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Gemeinde ist die Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht zu beachten, 
in der das Verfahren näher bestimmt ist. Die gemeindliche Haushaltssatzung erhält z. B. in der Überschrift das 
Datum, unter dem die Bekanntmachungsanordnung vom Bürgermeister unterzeichnet worden ist. Es ist dabei 
sicherzustellen, dass die Bekanntmachung der Haushaltssatzung dauerhaft allgemein zugänglich ist.  
 
Vor der Bekanntmachung der gemeindlichen Haushaltssatzung sollte aber geprüft werden, ob die Haushaltssat-
zung den materiellen und formellen Anforderungen entspricht und die für die Bekanntmachung notwendigen 
Verfahrensschritte nach den einschlägigen Rechtsvorschriften erfolgt sind (vgl. § 2 BekanntmVO NRW). Dazu 
gehört z. B., dass die Haushaltssatzung nicht allein in elektronischer Form bekannt gemacht wird, weil nur be-
stimmten Formen für die gemeindliche Bekanntmachung zugelassen sind (vgl. § 6 Absatz 1 BekanntmVO NRW).  
 
Bei der Bekanntmachung der gemeindlichen Haushaltssatzung ist es jedoch nicht erforderlich, auch alle ihre 
Anlagen in die Bekanntmachung bzw. den Bekanntmachungstext mit aufzunehmen, z.B. im Amtsblatt der Ge-
meinde mit abzudrucken. Die Bekanntmachungsverordnung lässt zu, dass bestimmte Materialien, die Bestandtei-
le einer Satzung sind, stattdessen zu jedermanns Einsicht an einer bestimmten Stelle der gemeindlichen Verwal-
tung ausgelegt werden können (vgl. § 3 Absatz 2 BekanntmVO NRW). Diese Regelung kann auch auf den ge-
meindlichen Haushaltsplan und seine Anlagen eine entsprechende Anwendung finden.  
 
Die Gemeinde muss dabei dafür Sorge tragen, dass die bereitgestellten haushaltswirtschaftlichen Informationen 
barrierefrei verfügbar sind und der Zugang dazu nicht eingeschränkt ist, sodass z. B. für Menschen mit Behinde-
rungen ggf. Hindernisse für ihre Teilhabe am haushaltswirtschaftlichen Geschehen bzw. an den Entscheidungs-
prozessen dazu bestehen (vgl. z. B. Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung Nordrhein-Westfalen - BITV 
NRW). Außerdem darf die Bekanntmachung nicht so ausgestaltet werden, dass diese auf ein unvertretbares Maß 
reduziert ist und damit dem Zweck der Beteiligung der Öffentlichkeit an der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
entgegen gewirkt wird. 
 
 
5.3.2 Die Zwecke der Bekanntmachung  
 
Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfüllt als Information an die Einwohner und Abgabepflichtigen aber 
nur dann ihren Zweck, wenn darin auch die wichtigsten Angaben aus dem Ergebnisplan und aus dem Finanzplan 
sowie aus der Haushaltssatzung öffentlich gemacht werden. Die Einwohner und Abgabepflichtigen können sich 
dann weitere Kenntnisse über die Haushaltsplanung der Gemeinde verschaffen. Sie erhalten mit einer Einsicht-
nahme ein umfassendes und zutreffendes Bild über die gemeindliche Haushaltswirtschaft.  
 
Es bleibt dabei der Gemeinde überlassen, ob sie die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in herkömmlicher Wei-
se als Druckwerk oder im Internet verfügbar macht oder in sonstiger Weise ihre Einwohner und Abgabepflichtigen 
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über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und die gemeindliche Haushaltsplanung informiert. Sie sollte in ihrer 
Bekanntmachung ggf. bereits die betreffende Internetseite angeben. Die Vorschrift über den Zugang zu den 
haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde lässt die Vorschriften des Informationsfreiheitsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen (IFG NRW) unberührt.  
 
 
5.3.3 Die Prüfpflichten vor der Bekanntmachung 
 
Vor der Bekanntmachung der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen, bei der die Frist in § 80 Absatz 
5 Satz 3 GO NRW zu beachten ist, hat der Bürgermeister zu prüfen, ob die vom Rat der Gemeinde beschlossene 
Haushaltssatzung den materiellen und formellen Anforderungen entspricht und ordnungsgemäß zustande ge-
kommen ist (vgl. § 2 Absatz 1 BekanntmVO NRW). Dazu gehört, dass der Bürgermeister auch die Änderungen in 
der gemeindlichen Haushaltssatzung und ihren Anlagen umsetzt, die der Rat im Rahmen seines Beschlusses 
über die Haushaltssatzung festgelegt hat. 
 
Der Bürgermeister hat aber auch dafür Sorge zu tragen, dass im Verfahren vor der öffentlichen Bekanntmachung 
einzuhaltende Vorschriften eingehalten und mögliche Hindernisse für die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
vermieden werden. Ihm obliegt zudem die Pflicht, die gesetzlich erforderlichen Genehmigungen einzuholen, z. B. 
für die Verringerung der allgemeinen Rücklage (vgl. § 75 Absatz 4 GO NRW) oder für ein aufgestelltes Haus-
haltssicherungskonzept (vgl. § 76 GO NRW). In solchen Anzeigeverfahren kann es in Einzelfällen erforderlich 
werden, einen erneuten Beschluss des Rates herbeizuführen (Beitrittsbeschluss). 
 
 
5.3.4 Die Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Bekanntmachung der gemeindlichen Haushaltssatzung erfordert für den Vollzug eine Bekanntmachungsan-
ordnung, die vom Bürgermeister zu unterzeichnen ist. Der Vermerk soll beinhalten, dass die Haushaltssatzung 
öffentlich bekannt gemacht wird und die erforderliche bzw. gesetzlich vorgesehene Beteiligung der Aufsichtsbe-
hörde erfolgt ist. Mit seiner Unterschrift bestätigt daher der Bürgermeister, dass der Wortlaut der Haushaltssat-
zung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und keine Bedenken mehr gegen die Satzung bestehen (vgl. § 2 
Absatz 3 BekanntmVO). Abhängig von den Beteiligungen und sonstigen Erfordernissen kommen folgende Text-
passagen dabei in Betracht (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
 

SACHSTAND 
 

INHALTE 

Erfüllung 
der 

Anzeigepflicht 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushalts-
jahr ... wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit 
ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO dem Landrat als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde in ... (alternativ: der Bezirksregierung in ...) mit 
Schreiben vom ... angezeigt worden. 

 
 

Bei einer 
Verringerung 

der allgemeinen 
Rücklage 

 

 
Die nach § 75 Abs. 4 GO erforderliche Genehmigung der Verringerung der 
Rücklage ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in ... 
(alternativ: der Bezirksregierung in ...) mit Verfügung vom ... erteilt worden. 
 

 
Bei der Aufstellung 

von 
Haushaltssicherungs- 

konzepten 
 

 
Die nach § 76 GO erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungs-
konzeptes ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in ... 
(alternativ: der Bezirksregierung in ...) mit Verfügung vom ... erteilt worden. 
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Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
 

SACHSTAND 
 

INHALTE 

Verfügbarmachung 
zur 

Einsichtnahme 

 
Der Haushaltsplan (und das Haushaltssicherungskonzept) liegen zur 
Einsichtnahme vom ... bis ... im ... öffentlich aus und sind unter der Adres-
se … im Internet verfügbar. 
 

Abbildung 77 „Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung“ 
 
Die Haushaltssatzung wird dabei durch eine förmliche Bekanntmachungsanordnung in Kraft gesetzt, die nach § 2 
Absatz 4 BekanntmVO bestimmte Inhalte enthalten muss (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Inhalte der Bekanntmachungsanordnung 

 

1. 
 
die Erklärung, dass die Satzung hiermit öffentlich bekanntgemacht wird; 
 

2. 

 
die Bezeichnung der genehmigenden Behörden und das Datum der Genehmigungen, 
falls solche vorgeschrieben sind; ist eine Genehmigung befristet erteilt worden, muss 
auch die Befristung angegeben werden, sofern sich diese nicht aus dem Gesetz ergibt; 
auf die Erteilung einer für die Gültigkeit der Genehmigung erforderlichen Zustimmung 
einer anderen Behörde ist hinzuweisen; 
 

 
3. 

 
den Hinweis nach § 7 Absatz 6 GO NRW; 
 

4. 
 
den Ort und das Datum der Unterzeichnung durch den Bürgermeister. 
 

Abbildung 78 „Die Inhalte der Bekanntmachungsanordnung“ 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Bekanntmachungsanordnung regelmäßig zum Bekanntma-
chungstext der gemeindlichen Haushaltssatzung gehört und mit zu veröffentlichen ist. Soweit die Anordnung 
jedoch versehentlich einmal nicht mit abgedruckt worden ist, führt dieser Mangel nicht zur Unwirksamkeit der 
gemeindlichen Haushaltssatzung. 
 
 
5.3.5 Die Fristen bei der Bekanntmachung  
 
Die Haushaltssatzung darf frühestens einen Monat nach der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt 
gemacht werden, wenn nicht im Einzelfall aus besonderem Grund die Anzeigefrist durch die Aufsichtsbehörde 
verkürzt oder verlängert wird. Ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, so darf die 
Haushaltssatzung erst nach Erteilung der Genehmigung bekannt gemacht werden. Auch wenn eine Verringerung 
der allgemeinen Rücklage nach § 75 Absatz 4 GO NRW in der Haushaltssatzung festgesetzt ist, darf die Haus-
haltssatzung erst nach Erteilung der gesetzlich vorgesehenen Genehmigung bekannt gemacht werden, auch 
wenn dies nicht ausdrücklich in dieser Vorschrift geregelt wurde.  
 
Die Haushaltssatzung tritt nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr, für das sie vom Rat 
beschlossen wurde. Wird die Haushaltssatzung vor Beginn des Haushaltsjahres bekannt gemacht, tritt sie erst 
mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das betreffende Haushaltsjahr. Das Haushaltsjahr deckt sich 
dabei zeitlich immer mit dem Kalenderjahr. Somit besteht eine Übereinstimmung der haushaltswirtschaftlichen 
Periode des gemeindlichen Haushalts mit den sonstigen öffentlichen Haushalten und auch mit den Wirtschafts-
jahren der gemeindlichen Unternehmen und Einrichtungen. Wenn die Haushaltssatzung jedoch erst nach Beginn 
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des Haushaltsjahres vom Rat beschlossen und bekannt gemacht wird, tritt sie rückwirkend mit Beginn des Haus-
haltsjahres in Kraft und gilt auch dann für das betreffende Haushaltsjahr.  
 
 
5.3.6 Hindernisse für die Bekanntmachung  
 
Im Rahmen seiner Prüfung, ob die vom Rat der Gemeinde beschlossene Haushaltssatzung den materiellen und 
formellen Anforderungen entspricht und ordnungsgemäß zustande gekommen ist (vgl. § 2 Absatz 1 BekanntmVO 
NRW), hat der Bürgermeister festzustellen, ob der Bekanntmachung der gemeindlichen Haushaltssatzung mög-
licherweise Hindernisse entgegenstehen und solche ggf. mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln schnellst-
möglich zu beseitigen. Erst nach Beseitigung solcher Hindernisse darf die Haushaltssatzung öffentlich bekannt 
gemacht werden und kann in Kraft treten (vgl. Abbildung). 
  

 
Hindernisse für die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
 

ANLASS 
 

INHALTLICHE ABGRENZUNG 
 

Verzicht 
auf die 

Bekanntgabe 
des Entwurfs 

 

 
Ein Hindernis stellt die nach der Zuleitung des Entwurfs der gemeindlichen 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat nicht vorgenommene Be-
kanntgabe der Möglichkeit zur Erhebung von Einwendungen gegen den Ent-
wurf der Haushaltssatzung durch die Einwohner oder Abgabepflichtige dar.  

Verzicht 
auf 

Bestandteile 
und Anlagen 

 
Ein Hindernis für die Bekanntmachung der Haushaltssatzung kann dadurch 
entstehen, dass der Beschluss über die Haushaltssatzung nicht alle gesetzlich 
vorgesehenen Bestandteile, Anlagen oder Unterlagen umfasst. Ist ggf. eine 
gesetzlich vorgesehene Anlage, z.B. der Stellenplan, nicht Teil des Ratsbe-
schluss, ist eine Bekanntmachung der Haushaltssatzung zulässig. 
 

 
Verzicht 
auf die 

Beteiligung des 
Finanzausschusses 

 

 
Ein Hindernis stellt die unterlassene Beteiligung des Finanzausschusses dar, 
denn es ist gesetzlich bestimmt worden, dass dieser Ausschuss die Haushalts-
satzung der Gemeinde vorbereitet und die für die Ausführung des gemeindli-
chen Haushaltsplans im Haushaltsjahr erforderlichen Entscheidungen zu tref-
fen hat (vgl. § 59 Absatz 2 GO NRW). 
 

 
Nicht umgesetzte 

Änderungen  
die vom Rat 

beschlossen sind 
  

 
Der Bürgermeister hat die Änderungen in der Haushaltssatzung und ihren 
Anlagen umzusetzen, die vom Rat im Rahmen seines Beschlusses über die 
gemeindliche Haushaltssatzung festgelegt worden sind. Für die Bekanntma-
chung der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen muss eine 
Fassung vorliegen, die dem Stand der Beschlussfassung des Rates entspricht.  
 

 
Fehlende 

Genehmigung 
der Verringerung 
der allgemeinen  

Rücklage 
 

 
Ein Hindernis für die Bekanntmachung der gemeindlichen Haushaltssatzung 
stellt eine fehlende Genehmigung für die vorgesehene Verringerung der allge-
meinen Rücklage nach § 75 Absatz 4 GO NRW oder die fehlende Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde für ein Haushaltssicherungskonzept. 

Abbildung 79 „Hindernisse für die Bekanntmachung“ 
 
Vor der Bekanntmachung der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen, bei der die Frist in § 80 Absatz 
5 Satz 3 GO NRW zu beachten ist, hat der Bürgermeister zu prüfen, ob die vom Rat der Gemeinde beschlossene 
Haushaltssatzung den materiellen und formellen Anforderungen entspricht und ordnungsgemäß zustande ge-
kommen ist (vgl. § 2 Absatz 1 BekanntmVO NRW). Mögliche bestehende Hindernisse sind unverzüglich vom 
Bürgermeister zu beseitigen. 
 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 80 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 514 

5.3.7 Bekanntmachung einer Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre 
 
Bei der Bekanntmachung einer Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre ist bei einem in der Haushaltssatzung 
nur für das zweite Haushaltsjahr vorgesehenen Ausgleich des Ergebnisplans durch eine Verringerung der allge-
meinen Rücklage zu beachten, dass wegen der dafür gesetzlich erforderlichen Genehmigung durch die Auf-
sichtsbehörde (vgl. § 75 Absatz 4 GO NRW) die Haushaltssatzung erst nach der Erteilung der Genehmigung 
bekannt gemacht darf.  
 
Die getrennten Festsetzungen für die einzelnen Haushaltsjahre in der Haushaltssatzung stellen keine Grundlage 
dafür dar, bei einem Haushaltsausgleich im ersten Haushaltsjahr auch eine auf das einzelne Haushaltsjahr bezo-
gene Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vorzunehmen. Die Haushaltssatzung stellt bei 
Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre immer ein Gesamtwerk für diesen Zeitraum dar, das nicht aufgeteilt wer-
den darf, aber gleichwohl getrennte Festlegungen für die beiden Haushaltsjahre enthalten muss.  
 
 
5.3.8 Der Vollzug der Bekanntmachung  
 
Die öffentliche Bekanntmachung der gemeindlichen Haushaltssatzung im Amtsblatt oder in einer Zeitung ist mit 
Ablauf des Erscheinungstages des Amtsblattes oder der Zeitung vollzogen. Soweit die Bekanntmachung in meh-
reren Zeitungen erfolgt, ist die Bekanntmachung mit Ablauf des Tages der zuletzt erschienenen Zeitung vollzogen 
(vgl. § 6 Absatz 1 BekanntmVO). Eine Bekanntmachung darf derzeit nicht ausschließlich in elektronischer Form 
erfolgen, sodass eine Bekanntmachung auf elektronischen Weg auch nicht zum Vollzug der Bekanntmachung der 
gemeindlichen Haushaltssatzung führt.  
 
Die Öffentlichkeit ist bei einem entsprechenden Informationsbedarf zudem nicht verpflichtet, sich innerhalb einer 
bestimmten Auslegungsfrist über die vom Rat der Gemeinde beschlossene Haushaltssatzung zu informieren. Sie 
kann sich im Rahmen des dauernden Verfügbarhaltens der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen über einen lan-
gen Zeitraum informieren (vgl. Absatz 6 der Vorschrift). Das langfristige Verfügbarhalten der Haushaltssatzung 
hat dabei keinen Einfluss darauf, dass die Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit Ablauf des Erscheinungs-
tages der Bekanntmachungsmedien vollzogen ist.  
 
 
5.4 Zu Satz 4 (Anpassung der Anzeigefrist): 
 
Nach der Vorschrift darf die Aufsichtsbehörde im Einzelfall und aus besonderem Grund die Anzeigefrist gegen-
über der Gemeinde verkürzen oder verlängern. Sie kann dadurch eine weitere notwendig gewordene Zeit zur 
Prüfung der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen erreichen. Die Aufsichtsbehörde hat die ihr vor-
gelegte Haushaltssatzung mit ihren Anlagen grundsätzlich dahingehend zu prüfen, ob diese formal und inhaltlich 
den einschlägigen Rechtsvorschriften entspricht. Der eigentlichen Haushaltsanalyse soll daher eine formelle 
Prüfung vorausgehen, bei der auf die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltssatzung und ihrer Anlagen abzustellen 
ist. Die Aufsichtsbehörde hat aber auch das Vorliegen einer ausreichenden inhaltlichen Bestimmtheit und Aussa-
gekraft der gemeindlichen Unterlagen zu prüfen.  
 
Die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde erfordert zudem, auch das Verfahren der Aufstellung der Haushaltssatzung 
der Gemeinde zu kennen, um ggf. erkannte Rechtsverstöße mit den verfügbaren Mitteln beanstanden zu können. 
In den Fällen, in denen die Aufsichtsbehörde Bedenken gegen die beschlossene Haushaltssatzung der Gemein-
de hat, soll sie der Gemeinde eine angemessene Frist zur Stellungnahme zu setzen, damit eine Klärung gelingt 
und die Bedenken ausgeräumt werden können. Dazu soll die Anzeigefrist nach dieser Vorschrift förmlich verlän-
gert werden. Können die Bedenken von der Gemeinde nicht ausgeräumt werden und ist z. B. eine Festsetzung in 
der Haushaltssatzung zu beanstanden, ist diese vom Rat der Gemeinde neu zu beschließen.  
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5.5 Zu Satz 5 (Bekanntmachung der Haushaltssatzung bei Genehmigungspflichten): 
 
5.5.1 Die Bekanntmachung nach Genehmigung  
 
Nach der Vorschrift darf eine genehmigungspflichtige gemeindliche Haushaltssatzung erst bekannt gemacht 
werden, wenn die Aufsichtsbehörde die erforderliche Genehmigung erteilt hat. Diese Regelung ist erforderlich, 
denn in besonderen Fällen, z.B. bei der Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzep-
tes (vgl. § 76 GO NRW), das als Bestandteil des Haushaltsplans (vgl. § 79 Absatz 2 GO NRW) auch der ge-
meindlichen Haushaltssatzung zuzurechnen ist, besteht eine gesonderte Genehmigungspflicht (vgl. § 76 Absatz 2 
GO NRW). Außerdem besteht ein Genehmigungserfordernis, wenn die Haushaltssatzung der Gemeinde die 
Festsetzung einer Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans enthält (vgl. § 75 
Absatz 4 GO NRW). In diesen Fällen kann die Haushaltssatzung nicht ohne eine vorherige Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde bekannt gemacht werden.  
 
Bei der Erteilung der von der Gemeinde erbetenen Genehmigung hat die Aufsichtsbehörde nach den Umständen 
des Einzelfalls zu entscheiden. Die Aufsichtsbehörde muss bei der Erteilung der Genehmigung den ihr zustehen-
den Ermessensspielraum nach den haushaltsrechtlichen Zielbestimmungen ausgestalten. Hierbei kommt dem 
Ziel, wieder einen ausgeglichenen Haushalt nach § 75 Absatz 2 GO zu erreichen, die zentrale Bedeutung zu. 
Dies gilt auch dann, wenn die vorgesehene Verringerung der allgemeinen Rücklage der Kommune im Haushalts-
jahr noch als haushaltsverträglich betrachtet werden kann, aber insbesondere nach der mittelfristigen Ergebnis- 
und Finanzplanung eine Gefährdung der Haushaltswirtschaft zu befürchten ist.  
 
Die im Haushaltsplan enthaltene und jahresbezogen auszugleichende mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
(vgl. § 84 Satz 3 GO NRW) stellt ein Kriterium dar, das im Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen ist. Las-
sen sich aus den Planungsdaten für die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre keine ausreichenden Veränderungen 
zur Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs erkennen, soll die Aufsichtsbehörde durch entsprechende Ne-
benbestimmungen in der Genehmigung wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zur Wiedererreichung des gesetz-
lich bestimmten Haushaltsausgleichs von der Gemeinde verlangen. Die Aufsichtsbehörde darf dabei aber auch 
die gesetzlich bestimmte Genehmigungsfiktion nicht außer achtlassen (vgl. § 75 Absatz 4 Satz 2 GO NRW). Von 
dieser Genehmigungsfiktion kann jedenfalls dann im aufsichtsrechtlichen Verfahren Gebrauch gemacht werden, 
wenn keine durchgreifenden haushaltswirtschaftlichen Gründe gegen die von der Gemeinde vorgesehene Verrin-
gerung der allgemeinen Rücklage sprechen.  
 
 
5.5.2 Keine Genehmigung für die Haushaltssatzung 
 
Die Gemeinde kann ihre Angelegenheiten durch Satzungen regeln, soweit die Gesetze nichts anderes bestim-
men (vgl. § 7 GO NRW). Der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung einer gemeindlichen Satzung sind grund-
sätzlich genehmigungsfrei, wenn eine Genehmigung solcher Tatbestände nicht gesetzlich vorgeschrieben ist (vgl. 
§ 7 Absatz 1 GO NRW). Zu den gemeindlichen Satzungen gehört auch die jährliche Haushaltssatzung der Ge-
meinde. Ein auf der gemeindlichen Haushaltssatzung aufbauender Haushalt ist Ausdruck der Finanzhoheit und 
Selbstverwaltung der Gemeinde. Für die gemeindliche Haushaltssatzung besteht keine gesetzlich vorgesehene 
Genehmigungspflicht. Es ist lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde der Ge-
meinde gesetzlich bestimmt worden (vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW).  
 
 
6. Zu Absatz 6 (Verfügbarhalten der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen): 
 
6.1 Die Zwecke des Verfügbarhaltens  
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Die haushaltsrechtliche Vorgabe des Verfügbarhaltens der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
setzt das bürgerfreundliche Verfahren aus der Aufstellungsphase des gemeindlichen Haushalts fort, denn es 
besteht ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an Informationen über die aktuelle wirtschaftliche Lage der 
Gemeinde im Haushaltsjahr. Die Interessenbekundung im Rahmen des Verfügbarhaltens der gemeindlichen 
Haushaltssatzung ermöglicht der gemeindlichen Verwaltung, mithilfe dieser Bürgerbeteiligung die haushaltswirt-
schaftlichen Ziele und Leistungen besser zu bestimmen und zu messen sowie die Wirkungen des Handelns der 
Gemeinde zu beurteilen. Die Offenlegung von Haushaltsdaten und ein längerfristiges Verfügbarhalten können 
daher zur Verbesserung der Qualität der gemeindlichen Haushaltswirtschaft beitragen. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger verlangen regelmäßig mehr Transparenz über haushaltswirtschaftliche Daten und 
neue Zugänge zu den gemeindlichen Haushaltsinformationen, denn diese nehmen die Leistungen der Gemeinde 
in Anspruch und nutzen die gemeindlichen Einrichtungen. Aufseiten vieler Bürgerinnen und Bürger besteht daher 
ein großes und berechtigtes Informationsinteresse am haushaltswirtschaftlichen Handeln. Diesen Gegebenheiten 
soll die Gemeinde durch ein umfassendes, verständliches und zugängliches örtliches Informationsangebot über 
die gemeindliche Haushaltswirtschaft in ausreichendem Maße Rechnung tragen. Die Gemeinde hat einerseits 
gegenüber den Bürgerinnen und Bürger die allgemeine gesetzliche Verpflichtung, ihr Vermögen und ihre Einkünf-
te so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben (vgl. § 10 Satz 1 GO NRW) und andererseits hat 
sie das Wohl ihrer Einwohner zu fördern (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Die Einhaltung dieser Vorgaben 
sollte auch Gegenstand ihrer Informationen sein. 
 
Abhängig von den tatsächlichen örtlichen Informationsbedürfnissen und der Informationspolitik der Gemeinde 
wird durch die Einsichtnahme in die haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde das Interesse der Ein-
sichtnehmenden vielfach jedoch nicht ausreichend befriedigt. Oftmals wird von diesen Personen eine Freigabe 
weiterer Informationen und haushaltswirtschaftlicher Daten zur eigenen Verwendung gefordert, um eigene Inter-
pretationen vornehmen zu können und um durch die gemeindliche Verwaltung hergestellte Zusammenhänge zu 
hinterfragen. Vielfach gilt es dabei für die Interessierten, einen schnellen und einfachen Überblick über die ge-
meindliche Haushaltswirtschaft zu bekommen.  
 
Unter Beachtung des Datenschutzes kann es grundsätzlich zu einem offenen Umgang mit geeigneten Verwal-
tungsdaten im Sinne der für die Bürgerinnen und Bürger zu erbringenden Dienstleistungen kommen. Für die 
Entwicklung einer Zusammenarbeit zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, dem Rat der Gemeinde und der 
gemeindlichen Verwaltung bedarf es aber einer klaren Willensbekundung aller Beteiligten. Die Gemeinde kann 
dabei gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürger offenlegen, welche Informationsmöglichkeiten bzw. welche Infor-
mationsangebote bei ihr bestehen. 
 
 
6.2 Der Zeitraum des Verfügbarhaltens  
 
Nach der Vorschrift ist die gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Bürgerinnen und Bürger bis 
zum Ende der Einsichtnahme in den gemeindlichen Jahresabschluss verfügbar zu halten und nicht nur an weni-
gen Tagen auszulegen. Das Zusammenführen von Haushaltsplan und Jahresabschluss des gleichen Haushalts-
jahres erleichtert den vollständigen Überblick über die gemeindliche Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr. Es ist 
dabei unerheblich, dass in der Zeit nach der Beschlussfassung des Rates kein unmittelbares Einwendungsrecht 
mehr für die Einwohner und Abgabepflichtigen besteht. Nachfolgend wird der Zeitablauf des Verfügbarhaltens der 
gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
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Der Zeitraum des Verfügbarhaltens der Haushaltssatzung 2013 
 

 
AUFGABE 

 
DATUM 

 
Aufstellung und  Zuleitung des Entwurfs der  

Haushaltssatzung an den Rat  
 

z. B. bis zum 15. September 2012 

 
Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung 

mit Festlegung einer Einwendungsfrist 
 

Örtliche Fristsetzung 

 
Verfügbarhalten des Entwurfs der Haushaltssatzung  

während des Beratungsverfahrens im Rat  
 

Örtliche Fristsetzung 

 
Beschlussfassung des Rates 

 
z.  B. zum 15. November 2012 

 
Anzeige der Haushaltssatzung 

 an die Aufsichtsbehörde 
 

Bis zum 30. November 2012 

 
Bekanntmachung 

 der Haushaltssatzung 
 

Bis zum 31. Dezember 2012 

 
In-Kraft-Treten 

der Haushaltssatzung 
 

Zum 01. Januar 2013 
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Abbildung 80 „Der Zeitraum des Verfügbarhaltens der Haushaltssatzung 2013“ 
 
Mit der öffentlichen Bereitstellung dieses haushaltswirtschaftliche „Grundwerk“ der Gemeinde und dem Einsichts-
recht wird zudem dem Grundsatz der Öffentlichkeit, der sich durch das gesamte gemeindliche Haushaltsverfah-
ren zieht, in ausreichendem Maße Rechnung getragen. Der Zeitraum von insgesamt etwa drei Jahren, in dem 
anfangs nur die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen und später auch der Jahresabschluss für die Bürger zur 
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Einsichtnahme verfügbar gehalten werden müssen, eröffnet neue Möglichkeiten des politischen Miteinanders in 
den Gemeinden. Er verstärkt die mit der Darstellung des Ressourcenverbrauchs gewollte Transparenz des ge-
meindlichen Handelns und trägt zur Bürgerfreundlichkeit von Rat und Verwaltung bei. 
 
 
6.3 Die Formen des Verfügbarhaltens  
 
6.3.1 Allgemeine Zwecke 
 
Mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung werden die wichtigsten Angaben aus dem Ergebnisplan, dem 
Finanzplan sowie aus der Haushaltssatzung veröffentlicht. Der Grundsatz der Öffentlichkeit zieht sich durch das 
gesamte gemeindliche Haushaltsverfahren. Die Einwohner und Abgabepflichtigen können sich durch Einsicht-
nahme weitere Kenntnisse über die Haushaltssituation der Gemeinde verschaffen. Das Informationsangebot 
über den gemeindlichen Haushaltsplan als „Grundwerk“ des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde 
erfordert nicht, dass im betreffenden Haushaltsjahr laufend und dem Ablauf der Ausführung des Haushaltsplans 
entsprechend ergänzende Informationen an die Öffentlichkeit gegeben werden müssen.  
 
Eine unterjährige Aktualisierung des Haushaltsplans muss nur erfolgen, wenn die beschlossene Haushaltssat-
zung durch eine Nachtragssatzung geändert wurde (vgl. § 81 GO NRW). Der dazu aufgestellte Nachtragshaus-
haltsplan muss zusammen mit dem ursprünglichen Haushaltsplan den nunmehr geltenden Planungsstand trans-
parent und nachvollziehbar für den o.a. Adressatenkreis aufzeigen. Es bleibt aber der Gemeinde überlassen, ob 
sie den beschlossenen Haushaltsplan für das neue Haushaltsjahr in herkömmlicher Weise als Druckwerk bereit-
hält oder im Internet verfügbar macht oder ob sie in sonstiger Weise ihre Einwohner und Abgabepflichtigen über 
ihre wirtschaftliche Lage informiert.  
 
Die Gemeinde muss dabei dafür Sorge tragen, dass die bereitgestellten haushaltswirtschaftlichen Informationen 
barrierefrei verfügbar sind und der Zugang dazu nicht eingeschränkt ist, sodass z. B. für Menschen mit Behinde-
rungen ggf. Hindernisse für ihre Teilhabe am haushaltswirtschaftlichen Geschehen bzw. an den Entscheidungs-
prozessen dazu bestehen (vgl. z. B.: Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung Nordrhein-Westfalen - BITV 
NRW). Außerdem darf die gesetzliche Frist nicht so ausgestaltet werden, dass diese auf ein unvertretbares Maß 
reduziert ist und damit dem Zweck der Beteiligung der Öffentlichkeit an der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
entgegen gewirkt wird. 
 
 
6.3.2 Das Verfügbarhalten im Internet 
 
Die Gemeinde soll nach dem Grundsatz der Öffentlichkeit ihre Haushaltssatzung mit Haushaltsplan möglichst in 
verschiedenen Medienformen öffentlich zur Einsichtnahme bereitstellen. Mit der Veröffentlichung von Haushalts-
unterlagen im Internet könnte ein wichtiger Beitrag zur Transparenz über die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
geleistet werden. Sie ist eine zeitgemäße Form, die auch dazu beitragen kann, dem Bürger den Zugang zu dem 
Haushalt der Gemeinde zu erleichtern. Diese Bekanntmachungsform muss immer im Zusammenhang mit ande-
ren Formen der öffentlichen Bekanntmachung verwendet werden. Die vom Rat der Gemeinde beschlossene und 
veröffentlichte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan unterliegt grundsätzlich nicht dem personenbezogenen Da-
tenschutz, sondern soll gerade dem Bürger gegenüber das geplante haushaltswirtschaftliche Handeln der Ge-
meinde im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr aufzeigen.  
 
Die Gemeinde sollte bei einem Verfügbarhalten der Haushaltssatzung im Internet bereits in deren örtlicher Be-
kanntmachung darauf hinweisen und dazu die einschlägige Internetadresse angeben. Sie muss bei ihrem Infor-
mationsangebot über die gemeindliche Haushaltssatzung im Internet (Verfügbarhalten im Internet), aber auch bei 
ihren sonstigen Online-Auftritten und -Angeboten sowie bei den von ihr zur Verfügung gestellten Programmober-
flächen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung berücksichtigen, dass deren technische Gestaltung 
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auch die Nutzung durch Menschen mit Behinderung ermöglicht (vgl. § 1 i.V.m. § 10 BGG NRW). Sie muss daher 
nach bestem Bemühen die Erstellung eines barrierefreien Angebotes vornehmen und bestimmte Aspekte dabei 
berücksichtigen und die alleinige Verantwortung für den Betrieb einer solchen Webseite tragen.  
 
Die Inhalte und das Erscheinungsbild des gemeindlichen Jahresabschlusses im Internet sind daher so zu gestal-
ten, dass sie für alle Interessierten wahrnehmbar sind (vgl. § 2 BITV NRW). Als Barrierefreiheit wird dabei die 
Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der von der Gemeinde gestalteten Lebensbereiche für alle Men-
schen angesehen, sodass der Zugang und die Nutzung für Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen 
Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe möglich sein müssen. Zu den zu ge-
stalteten Lebensbereichen gehören nicht nur bauliche Anlagen und technische Gebrauchsgegenstände, sondern 
auch die Systeme der Informationsverarbeitung. Für das Verfügbarhalten von Informationen im Internet haben die 
folgende Aspekte eine erhebliche Bedeutung (vgl. Abbildung). 
 

 
Aspekte für das Verfügbarhalten im Internet 

 
 

EINZELASPEKTE 
 

INHALTE 

Verantwortung 

 
Veröffentlichung nur auf Internetseiten, die in der Verantwortung  
der Gemeinde liegen. 
 

 
Auffindbarkeit 

 

 
Gestaltung der Internetseiten zur Wahrnehmung der gezeigten 
Elemente. 
 

 
Zugänglichkeit 

 

 
Zulassung eines uneingeschränkten Nutzerkreises. 

Nutzbarkeit 
 
Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Nutzerinnen und Nutzer. 
 

Bedienbarkeit 
 
Sicherstellung der Bedienbarkeit und der einfachen Navigatio. 
 

Verständlichkeit 
 
Sicherstellung der Verständlichkeit der Informationen und der  
Funktionalität der Bedienung. 
 

 
Lesbarkeit 

 

 
Einsatz der natürlichen Sprache, in Größe, Form und Zeichen,  
z. B. auch die Gebärdensprache. 
 

Kostenfreiheit 
 
Zulassung des kostenfreien Lesens und Ausdruckens. 
 

Belegbarkeit 
 
Angaben zur Einsichtnahme des Jahresabschlusses in Papierform. 
 

Abbildung 81 „Aspekte für das Verfügbarhalten im Internet“ 
 
Für Internetauftritte und Internetangebote sowie andere grafische Programmoberflächen der Informationstechnik 
von Behörden der Bundesverwaltung, die öffentlich zugänglich sind, sind durch eine Verordnung des Bundes 
besondere Anforderungen bestimmt worden. Die „Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik 
nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung - BITV 2.0) ist im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden (vgl. BGBl. I S. 1843). Die Gemeinde unterliegt nicht dieser Verordnung. 
Sie kann die Verordnung aber als Hilfestellung für die Gestaltung ihrer eigenen Angebote nutzen. 
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§ 81  
Nachtragssatzung 

 
(1) 1Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf 
des Haushaltsjahres zu beschließen ist. 2Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssat-
zung entsprechend. 
 
(2) 1Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn 
1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit  

 a) ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der 
Haushaltssatzung erreicht werden kann oder 

b) ein erheblich höherer Fehlbetrag als geplant entstehen wird und der höhere Fehlbetrag nur durch eine Än-
derung der Haushaltssatzung vermieden werden kann, 

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposi-
tionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang 
geleistet werden müssen, 

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. 
2Dies gilt nicht für überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 3. 
 
(3) Absatz 2 Nrn. 2 und 3 findet keine Anwendung auf 
1. geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind, 
2. Umschuldung von Krediten für Investitionen. 
 
(4) 1Im Übrigen kann, wenn die Entwicklung der Erträge oder der Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität 
es erfordert, der Rat die Inanspruchnahme von Ermächtigungen sperren. 2Er kann seine Sperre und die des 
Kämmerers oder des Bürgermeisters aufheben. 
 
 
Erläuterungen zu § 81: 
 
I. Allgemeines  
 
1. Aufstellung einer Nachtragssatzung 
 
1.1 Der Anpassungsbedarf im Haushaltsjahr 
 
Die jährliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde erfordert eine bindende Grundlage für ihre Ausführung durch die 
gemeindliche Verwaltung. Diese Grundlage schafft der Rat der Gemeinde im Rahmen seiner Zuständigkeit und 
seines Budgetrechtes durch den jährlichen Erlass einer Haushaltssatzung (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO 
NRW). Die Haushaltssatzung bindet die Verwaltung der Gemeinde und ermächtigt sie, die im gemeindlichen 
Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen für die dort ausgewiesenen Zwecke in Anspruch zu nehmen (vgl. § 
79 GO NRW). Sie hat aber nur in einem eingeschränkten Umfang eine unmittelbare Bindungswirkung für die 
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sowie die Abgabepflichtigen, z. B. wenn durch die Haushaltssatzung auch 
Steuersätze für die Gemeindesteuern festgesetzt werden.  
 
Im Rahmen der Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans kann sich aufgrund der wirtschaftlichen Entwick-
lung der Gemeinde und ihres Umfeldes ein Anpassungsbedarf bei den haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen 
im gemeindlichen Haushaltsplan ergeben, der so wesentlich oder erheblich ist, dass dieser sich auf die gemeind-
liche Haushaltssatzung und auf die Einhaltung des Haushaltsausgleichs auswirkt, z. B. durch die Festsetzung des 
Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen. Bei solchen Tatbeständen lassen sich die haushaltsmäßigen 
Ermächtigungen nur durch eine Änderung der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung und unter Beteiligung 
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des Rates der Gemeinde im Rahmen des dafür gesetzlich vorgesehenen Verfahrens neu festlegen oder ergän-
zen (vgl. §§ 78 und 80 GO NRW). Eine Nachtragssatzung kann aber nur erlassen werden, wenn zuvor der Rat 
der Gemeinde eine Haushaltssatzung für das betreffende Haushaltsjahr beschlossen hat und diese auch in Kraft 
getreten ist (vgl. § 80 GO NRW). 
 
Diese Vorschrift schließt sich daran an und sieht deshalb bei einem örtlichen Bedarf an größeren haushaltswirt-
schaftlichen Anpassungen aus der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft den Erlass einer Nach-
tragssatzung vor. Die Gemeinde hat daher bei Vorliegen der sachlichen Voraussetzungen unverzüglich eine 
Nachtragssatzung aufzustellen und darf diese nicht auf einen beliebigen späteren Zeitpunkt verschieben. Sie 
muss in diesem Zusammenhang beachten, dass eine Nachtragssatzung spätestens bis zum Ablauf des Haus-
haltsjahres durch den Rat der Gemeinde zu beschließen ist. Außerdem kann ein örtlicher Bedarf an größeren 
haushaltswirtschaftlichen Anpassungen aus der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auch mehr-
mals im Haushaltsjahr auftreten, sodass ggf. auch mehrere Nachtragssatzungen durch die Gemeinde in einem 
Haushaltsjahr notwendig sind. 
 
 
1.2 Die Pflicht zur Aufstellung 
 
Der Anlass zur Aufstellung einer gemeindlichen Nachtragssatzung im Ablauf des Haushaltsjahres kann aus un-
terschiedlichen Gründen entstehen. Aus der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft kann sich z. B. 
ergeben, dass die in der gemeindlichen Haushaltssatzung festgesetzte Kreditermächtigung (vorgesehene Kredit-
aufnahmen für Investitionen, die Verpflichtungsermächtigungen, die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 
und/oder Verringerung der allgemeinen Rücklage oder der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 
erhöht werden müssen (vgl. §§ 75, 85, 86 und 89 GO NRW). Über die Vornahme einer Anpassung muss die 
Gemeinde im Vergleich mit den Festsetzungen in der gemeindlichen Haushaltssatzung des Haushaltsjahres nach 
eigenverantwortlich entscheiden (vgl. § 78 Absatz 2 GO NRW). 
 
Die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde kann sich im Haushaltsjahr aber auch so entwickelt haben, dass 
für die Gemeinde eine Pflicht zum Erlass einer gemeindlichen Nachtragssatzung entsteht. Die Vorschrift zeigt 
dazu drei Sachverhalte auf, bei deren Vorliegen die Gemeinde gesetzlich zum Erlass einer gemeindlichen Nach-
tragssatzung verpflichtet ist. Der Gesetzgeber sieht in diesen Fällen das Gesamtbild der tatsächlichen gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft nicht mehr in Einklang mit den haushaltsmäßigen Ermächtigungen in der vom Rat der 
Gemeinde beschlossenen Haushaltssatzung und im Haushaltsplan. Bei einer solchen Sachlage vor Ort hält er 
eine Nachtragssatzung zur Änderung der Haushaltssatzung für unverzichtbar und deshalb die Gemeinde zur 
Aufstellung einer Nachtragssatzung verpflichtet. Über den Anpassungsumfang muss die Gemeinde dabei im 
Vergleich mit den im gemeindlichen Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen eigenverantwortlich entscheiden. 
 
 
1.3 Die Bedarfsprüfung  
 
Im Rahmen des örtlichen Aufstellungsverfahrens soll sich die Gemeinde einen Überblick über die notwendigen 
Anpassungen der Festsetzungen in der gemeindlichen Haushaltssatzung und über die Anpassungen der haus-
haltsmäßigen Ermächtigungen im Haushaltsplan sowie ggf. der Anlagen zum gemeindlichen Haushaltsplan ma-
chen. Vor der Beschlussfassung über die gemeindliche Nachtragssatzung durch den Rat der Gemeinde sollte 
dann noch einmal geprüft werden, ob die vorgesehenen Anpassungen bzw. Änderungen der gemeindlichen 
Haushaltssatzung den materiellen und formellen Anforderungen entsprechen, denn nach Absatz 1 der Vorschrift 
gelten für die Nachtragssatzung der Gemeinde die Vorschriften für die gemeindliche Haushaltssatzung entspre-
chend. Insgesamt müssen von der Gemeinde die Verfahrensschritte durchgeführt werden, die auch beim Erlass 
der gemeindlichen Haushaltssatzung erfolgen müssen, z.B. die Bekanntmachung der Nachtragssatzung (vgl. § 2 
BekanntmVO NRW).  
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Die Nachtragssatzung der Gemeinde unterliegt zudem wie die jährliche Haushaltssatzung der Gemeinde keiner 
generellen Genehmigungspflicht durch die zuständige Aufsichtsbehörde, sondern ebenfalls nur einer Anzeige-
pflicht (vgl. § 80 Abs. 5 GO NRW). Nur wenn aufgrund der örtlichen haushaltswirtschaftlichen Verhältnisse zum 
Zeitpunkt der gemeindlichen Nachtragssatzung genehmigungspflichtige Tatbestände neu entstanden sind oder 
deren Umfang erweitert worden ist, lösen diese Tatbestände eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbe-
hörde aus. Dazu zählt eine Verringerung der allgemeinen Rücklage (vgl. § 75 Absatz 4 GO NRW) sowie das 
Vorliegen der Voraussetzungen für die Aufstellung oder Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes 
(vgl. § 76 GO NRW). Diese Auswirkungen sind als sachgerecht und vertretbar anzusehen, denn das gemeindli-
che Haushaltssicherungskonzept ist auch ein Bestandteil des (geänderten) gemeindlichen Haushaltsplans (vgl. § 
79 Absatz 2 Satz 2 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 1 Nummer 4 GemHVO NRW).  
 
 
2. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans 
 
Bei einer Nachtragshaushaltssatzung werden die erforderlichen Änderungen des Haushaltsplans durch den die-
ser Satzung beigefügten Nachtragshaushaltsplan vollzogen. Für diesen Nachtragshaushaltsplan gelten die glei-
chen rechtlichen Regelungen wie für die Aufstellung des gemeindlichen Haushaltsplans (vgl. § 80 GemHVO 
NRW) einschließlich der Beteiligung des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW und des Finanzausschusses 
des Rates nach § 59 GO NRW. Eine Aufgabe des Nachtragshaushaltsplans ist es daher, die notwendigen Ände-
rungen des Haushaltsplans erkennbar und nachvollziehbar zu machen. Die gemeindliche Nachtragssatzung, in 
der die bisherigen Festsetzungen im Ergebnisplan und/oder im Finanzplan durch die vorgesehenen Veränderun-
gen erhöht oder vermindert werden, verändert dadurch auch den gemeindlichen Haushaltsplan. 
 
Im gemeindlichen Nachtragshaushaltsplan sind die neuen oder veränderten Ermächtigungen zu veranschlagen, 
denn dieser muss die Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen 
enthalten, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind und oberhalb der vom Rat der Gemeinde festge-
legten Wertgrenzen liegen (vgl. § 10 Absatz 1 Satz 1 GemHVO NRW). Die bei der Veranschlagung im Nach-
tragshaushaltsplan zu beachtende Wertgrenze ist dabei sachlich an das Vorliegen einer Erheblichkeit für den 
Erlass einer Nachtragssatzung gebunden. Dieser Zusammenhang besteht aufgrund der gemeindlichen Pflicht, 
eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Aus-
zahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Ge-
samtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen oder Auszahlungen für bisher nicht veran-
schlagte Investitionen geleistet werden sollen.  
 
Bei den betreffenden Haushaltspositionen des Nachtragshaushaltsplans wird durch die Veranschlagung transpa-
rent und nachvollziehbar gemacht, welcher wichtige Änderungsbedarf sich unterjährig im Ablauf der Haushalts-
wirtschaft der Gemeinde ergeben hat und wie damit bezogen auf die gesamte Haushaltswirtschaft der Gemeinde 
im Haushaltsjahr und die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW umgegangen wer-
den soll. Der gemeindliche Nachtragshaushaltsplan soll daher alle vorgesehenen Veränderungen (Erhöhungen 
oder Minderungen) der Haushaltspositionen im Ergebnisplan und im Finanzplan sowie in den produktorientierten 
Teilplänen enthalten, aber auch die damit verbundenen Änderungen von Zielen und Kennzahlen. Bereits über- 
oder außerplanmäßig entstandene Aufwendungen oder über- oder außerplanmäßig geleistete Auszahlungen 
müssen dabei nicht veranschlagt werden.  
 
 
3. Keine Anpassungspflicht 
 
3.1 Bei Änderungsbedarf bei örtlichen Zielen 
 
Im Rahmen der Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans kann sich aufgrund der wirtschaftlichen Entwick-
lung der Gemeinde auch ein Anpassungsbedarf bei den im gemeindlichen Haushaltsplan ausgewiesenen Zielen 
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und Leistungskennzahlen ergeben, die im gemeindlichen Haushaltsplan enthalten sein müssen (vgl. § 12 GemH-
VO NRW). In diesen Fällen entsteht keine gesetzliche Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung einer gemeindlichen 
Nachtragssatzung. Die Gemeinde hat vielmehr eigenverantwortlich über mögliche Anpassungen von Zielen und 
Leistungskennzahlen zu entscheiden. In den Fällen, in denen aber im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft die Vornahme von Änderungen der im Haushaltsplan ausgewiesenen Ziele und Leistungs-
kennzahlen sachlich geboten ist, bedarf es einer Beteiligung bzw. einer Information des Rates, wenn durch die 
vorgesehenen Änderungen die vom Rat gesetzten Ziele für die gemeindliche Haushaltswirtschaft berührt werden. 
Es bedarf aber auch in diesen Fällen keiner Aufstellung einer Nachtragssatzung durch die Gemeinde.  
 
 
3.2 Bei Änderungsbedarf in der mittelfristigen Planung 
 
Bei der Gemeinde kann sich aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung im Haushaltsjahr ein Anpassungsbedarf 
bei der im gemeindlichen Haushaltsplan enthaltenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den drei dem 
Haushaltsjahr folgenden Planungsjahren ergeben. Die möglichen Veränderungen der mittelfristigen Haushalts-
planung der Gemeinde lösen jedoch keine Verpflichtung zur Aufstellung einer gemeindlichen Nachtragssatzung 
durch die Gemeinde aus, denn die Haushaltspositionen dieser Jahre werden nicht in die Festsetzungen der ge-
meindlichen Haushaltssatzung einbezogen. Die Inhalte der gemeindlichen Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr beziehen sich ausschließlich auf das jeweilige Haushaltsjahr. Lediglich bei der Verpflichtung zur Aufstellung 
eines Haushaltssicherungskonzeptes kann sich die Haushaltssatzung auch auf ein Folgejahr des Haushaltsjahres 
beziehen (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 5 GO NRW).  
 
 
II.  Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Änderung der Haushaltssatzung):  
 
1.1 Zu Satz 1 (Änderung durch Nachtragssatzung): 
 
1.1.1 Der Begriff „Nachtragssatzung“ 
 
Das Recht der Gemeinde, ihre Angelegenheiten durch Satzung eigenverantwortlich zu regeln, umfasst auch die 
Satzung über die gemeindliche Haushaltswirtschaft (vgl. § 7 GO NRW). Die Gemeinde entscheidet dabei über 
den Inhalt und die Zwecksetzungen der gemeindlichen Haushaltssatzung und hat dabei das geltende Recht zu 
beachten. Bei einem satzungsrechtlichen Änderungsbedarf kommt es dann üblicherweise zu einer vom Rat der 
Gemeinde beschlossenen Änderungssatzung. Entsprechend kommt es bei einem Anpassungsbedarf der ge-
meindlichen Haushaltssatzung zu einer Nachtragssatzung. Diese Satzung kann erforderlich werden, weil die 
Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr so weitgehend fortgeschritten ist, dass für 
die weitere Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans einige Anpassungen und Ergänzungen bei der vom 
Rat der Gemeinde beschlossenen Haushaltssatzung notwendig werden (vgl. § 78 GO NRW).  
 
Solche örtlichen Anpassungserfordernisse, insbesondere bei den Ermächtigungen im gemeindlichen Haushalts-
plan als Anlage zur Haushaltssatzung der Gemeinde, gaben den Ausschlag, die satzungsmäßige Änderung der 
gemeindlichen Haushaltssatzung als „Nachtragssatzung“ und nicht wie sonst üblich als „Änderungssatzung“ zu 
bezeichnen. Die Bezeichnung „Nachtragssatzung“ stellt dabei nur eine seit Jahren eingeführte gesetzliche Kurz-
bezeichnung dar. Die gemeindliche Satzung zur Anpassung der Haushaltssatzung müsste konkreter bzw. inhalt-
lich korrekt als „Nachtragshaushaltssatzung“ - wie in anderen Ländern - bezeichnet werden, denn eine „Nach-
tragssatzung“ ist grundsätzlich zu jeder gemeindlichen Satzung möglich, die geändert oder ergänzt werden soll. 
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1.1.2 Die Inhalte der Nachtragssatzung 
 
In der Nachtragssatzung der Gemeinde werden zur Anpassung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft an die 
tatsächliche Entwicklung die i.d.R. die Festsetzungen über den Gesamtbetrag der Erträge und der Aufwendungen 
für den gemeindlichen Ergebnisplan, über den Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit für den Finanzplan der Gemeinde 
geändert. Darüber hinaus bedarf es ggf. auch einer Veränderung bzw. Neufestsetzung der Kreditermächtigung, 
der Verpflichtungsermächtigungen, der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der all-
gemeinen Rücklage.  
 
Die gemeindliche Nachtragssatzung ist deshalb auch entsprechend der gemeindlichen Haushaltssatzung in einer 
vorgegebenen Art und Weise aufzubauen und zu gliedern. Soweit durch die Nachtragssatzung einzelne Festset-
zungen der Haushaltssatzung nicht geändert werden, soll diese Sachlage in der Nachtragssatzung entsprechend 
angegeben werden. Für den Rat der Gemeinde liegt daher eine beschlussfähige gemeindliche Nachtragssatzung 
mit ihren Anlagen nur vor, wenn diese alle erforderlichen Änderungsregelungen für die gemeindliche Haushalts-
wirtschaft bzw. die neuen Festsetzungen enthält und ihr alle geänderten Anlagen beigefügt sind.  
 
Der Verzicht auf eine ausdrückliche Aufzählung dieser Anlagen in den haushaltsrechtlichen Vorschriften steht 
dem Gebot der Beachtung des Grundsatzes der Vollständigkeit nicht entgegen. Eine solche Anpassung hat auch 
zu erfolgen, wenn in der gemeindlichen Haushaltssatzung bisher dafür keine Festlegungen enthalten sind. Die 
Festsetzungen in der Nachtragssatzung bauen dabei auf den notwendigen Änderungen der gemeindlichen Haus-
haltssatzung und des Haushaltsplans auf. 
 
 
1.1.3 Die Bindung der Nachtragssatzung 
 
Eine Nachtragssatzung der Gemeinde, die aufbauend auf der geltenden Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 
(vgl. §§ 78 und 80 GO NRW) und dem dazugehörigen Haushaltsplan (vgl. § 79 Absatz 3 GO NRW) erlassen wird, 
entfaltet keine eigenständige Bindung der gemeindlichen Verwaltung. Vielmehr verändert eine gemeindliche 
Nachtragssatzung nur die Bindung der Verwaltung der Gemeinde an die ursprüngliche Haushaltssatzung in dem 
Umfang, in dem diese Satzung durch die Nachtragssatzung verändert und ergänzt wird. Dabei ist zu beachten, 
dass die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nach § 75 Absatz 2 Satz 1 GO NRW auch bei 
einer Nachtragssatzung besteht, denn die Verpflichtung gilt auch im gemeindlichen Jahresabschluss.  
 
Dieser gesetzlichen „Bindung“ hat die Gemeinde nachzukommen, sodass bei der Fortschreibung der satzungs-
rechtlichen Festsetzungen durch die Nachtragssatzung nicht allein die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung 
der Gemeinde im Laufe des Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist. Die gemeindliche Verwaltung wird durch die 
Nachtragssatzung ermächtigt, die im Haushaltsplan in geänderter Form enthaltenen Ermächtigungen für die dort 
ausgewiesenen Zwecke in Anspruch zu nehmen, wobei durch die Nachtragssatzung nicht die Geltungsdauer der 
für das Haushaltsjahr erlassenen Haushaltssatzung verändert wird (vgl. § 78 i.V.m. § 81 GO NRW).  
 
 
1.1.4 Die Frist für den Beschluss über die Nachtragssatzung 
 
Die weitere Vorgabe in der Vorschrift, die Nachtragssatzung spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres (31. 
Dezember) zu beschließen, schließt sich ebenfalls an die Vorschriften über die gemeindliche Haushaltssatzung 
an. Sie ist erforderlich, weil nach § 78 Absatz 3 GO NRW die Haushaltssatzung der Gemeinde nur für das jeweili-
ge Haushaltsjahr Geltung hat und das gemeindliche Haushaltsjahr das jeweilige Kalenderjahr ist (vgl. § 78 Absatz 
4 GO NRW). Diese Sachlage bedingt, dass der Rat der Gemeinde die Entscheidungen, die sich auf die gemeind-
liche Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr auswirken sollen, auch im betreffenden Haushaltsjahr bzw. im Zeit-
raum der Geltungsdauer der gemeindlichen Haushaltssatzung trifft. 
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1.1.5 Dringlichkeitsentscheidung und Nachtragssatzung    
 
In haushaltswirtschaftlichen Angelegenheiten ist vielfach eine Entscheidung des Rates der Gemeinde einzuholen 
bzw. eine Beschlussfassung des Rates herbeizuführen (vgl. z. B. § 83 Absatz 2 GO NRW). In den Fällen, in de-
nen der Rat der Gemeinde nicht rechtzeitig einberufen und die Entscheidung auch nicht aufgeschoben werden 
kann, weil sonst erhebliche Nachteile oder Gefahren für die Gemeinde entstehen können, ist eine Dinglichkeits-
entscheidung nach Maßgabe des § 60 Absatz 1 GO NRW möglich. Eine solche örtliche Dringlichkeitsentschei-
dung muss immer von Mitgliedern des Rates, vertretungsweise für den Rat, getroffen werden. In unaufschiebba-
ren Angelegenheiten kann daher der Bürgermeister zusammen mit einem Ratsmitglied entscheiden.  
 
Solche Dringlichkeitsentscheidungen kommen für alle gemeindlichen Angelegenheiten in Betracht. Sie haben 
aber nur einen vorübergehenden Charakter, weil sie anschließend dem Rat der Gemeinde zur Genehmigung 
vorzulegen sind (vgl. § 60 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). Durch eine Dringlichkeitsentscheidung kann jedoch nicht 
eine gemeindliche Haushaltssatzung rechtswirksam erlassen werden. Für die gemeindliche Haushaltssatzung ist 
ein bestimmtes förmliches Verfahren vorgeschrieben ist, auf das auch bei einer möglichen Eilbedürftigkeit nicht 
verzichtet werden kann (vgl. § 80 GO NRW).  
 
Der Rat der Gemeinde muss nach dieser Vorschrift z.B. nicht nur über die Haushaltssatzung entscheiden, son-
dern gesondert auch über die dazu erhobenen Einwendungen. Solche Ratsentscheidungen können daher nicht 
durch eine Dringlichkeitsentscheidung ersetzt werden. Das i.d.R. bei einer Dringlichkeitsentscheidung fehlende, 
gleichwohl aber vorgeschriebene Beteiligungsverfahren für den Erlass der gemeindlichen Haushaltssatzung kann 
auch nicht durch die bei einer Dringlichkeitsentscheidung erforderliche spätere Genehmigung des Rates ersetzt 
werden. Die Unzulässigkeit der Dringlichkeitsentscheidung bei der Haushaltssatzung gilt entsprechend für die 
gemeindliche Nachtragssatzung, denn für diese Satzung gelten nach § 81 Absatz 1 Satz 2 GO NRW die Vor-
schriften für die Haushaltssatzung entsprechend.  
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Geltung der Vorschriften für die Haushaltssatzung): 
 
1.2.1 Anwendung der Vorschriften über die Haushaltssatzung 
 
1.2.1.1 Die Gliederung der Nachtragssatzung 
 
Nach der Vorschrift gelten für die Nachtragssatzung der Gemeinde die Vorschriften für die gemeindliche Haus-
haltssatzung entsprechend, d. h. insbesondere finden die §§ 78 und 80 GO NRW auf die Nachtragssatzung der 
Gemeinde Anwendung. Daher muss in der Nachtragssatzung der Gemeinde ein Bezug der darin enthaltenen 
Festsetzungen zu den Festlegungen in der gemeindlichen Haushaltssatzung bestehen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gliederung der Nachtragssatzung 

  
 

§ 
 

SATZUNGSINHALT 
 

Bisherige FESTSETZUNG 
 

Neue FESTSETZUNG 

1 

 
Ergebnisplan 
Gesamtbetrag der Erträge            
 
 
Gesamtbetrag der Aufwendungen  
 
Finanzplan  
(lfd. Verwaltungstätigkeit) 
Gesamtbetrag der Einzahlungen  

 
 
Bisher festgesetzter 
Gesamtbetrag in … EUR 
 
Bisher festgesetzter 
Gesamtbetrag in … EUR 
 
 
Bisher festgesetzter 

 
 
Neuer Gesamtbetrag 
festgesetzt auf … EUR 
 
Neuer Gesamtbetrag 
festgesetzt auf … EUR 
 
 
Neuer Gesamtbetrag 
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Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 
 
(Investitionstätigkeit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 
 
Finanzierungstätigkeit) 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 

Gesamtbetrag in … EUR 
 
Bisher festgesetzter 
Gesamtbetrag in … EUR 
 
 
Bisher festgesetzter 
Gesamtbetrag in … EUR 
 
Bisher festgesetzter 
Gesamtbetrag in … EUR 
 
Bisher festgesetzter 
Gesamtbetrag in … EUR 
 
Bisher festgesetzter 
Gesamtbetrag in … EUR 
 

festgesetzt auf … EUR 
 
Neuer Gesamtbetrag 
festgesetzt auf … EUR 
 
 
Neuer Gesamtbetrag 
festgesetzt auf … EUR 
 
Neuer Gesamtbetrag 
festgesetzt auf … EUR 
 
Neuer Gesamtbetrag 
festgesetzt auf … EUR 
 
Neuer Gesamtbetrag 
festgesetzt auf … EUR 

 
2 

 
Gesamtbetrag  
der Kredite für Investitionen 
 

 
Bisher festgesetzter 
Gesamtbetrag in … EUR 
 

 
Neuer Gesamtbetrag 
festgesetzt auf … EUR 
 

3 

 
Gesamtbetrag  
der Verpflichtungsermächtigun-
gen für Investitionen 
 

 
Bisher festgesetzter 
Gesamtbetrag in … EUR 
 

 
Neuer Gesamtbetrag 
festgesetzt auf … EUR 
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Ausgleich des Ergebnisplans 
Verringerung der Ausgleichsrücklage 
 
 
Verringerung der allgemeinen Rück-
lage 
 

 
 
Bisher festgesetzter 
Betrag in … EUR 
 
Bisher festgesetzter 
Betrag in … EUR 
 

 
 
Neuer Betrag 
festgesetzt auf … EUR 
 
Neuer Betrag 
festgesetzt auf … EUR 
 

5 

 
Höchstbetrag  
der Kredite zur Liquiditätssiche-
rung 

 

 
Bisher festgesetzter 
Höchstbetrag in … EUR 
 

 
Neuer Höchstbetrag 
festgesetzt auf … EUR 
 

6 

 
Steuersätze  
für die Gemeindesteuern 

 

 
Bisher festgesetzt …  
 

 
Neu festgesetzt …  

7 

 
Haushaltsausgleich  
wieder hergestellt bis …. 

 

 
Bisher festgesetzt bis …  
 

 
Neu festgesetzt …  
 

8 
 
Örtliche Sonderregelungen 

 

 
(Örtlich zu gestalten) 

 
(Örtlich zu gestalten) 

Abbildung 82 „Die Gliederung der Nachtragssatzung“ 
 
Für die Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, in der 
gemeindlichen Haushaltssatzung würde dieses für den Fall, dass keine Anpassung erforderlich ist, zu der sat-
zungsrechtlichen Festlegung führen „Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht 
geändert“ (vgl. Anlage 2 zu Nr. 1.1.2 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 
6300). Außerdem ist die örtliche Ausgestaltung der gemeindlichen Nachtragssatzung nach dem bekannt gegebe-
nen und für verbindlich erklärten Muster vorzunehmen (vgl. o.a. Runderlass). 
 
 
1.2.1.2 Der Ausweis der Veränderungen der Haushaltsermächtigungen 
 
Zur Nachtragssatzung der Gemeinde gehört auch immer ein Nachtragshaushaltsplan, der alle Änderungen der im 
Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden 
Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Ver-
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pflichtungsermächtigungen bezogen auf die betroffenen Haushaltspositionen zu enthalten hat (vgl. § 10 GemHVO 
NRW). Der Nachtragshaushaltsplan sollte bei unterjährigem Anpassungsbedarf aber auch die Veränderungen bei 
den im Haushaltsplan abgebildeten Zielen und Leistungskennzahlen aufzeigen, soweit dazu Änderungen erfor-
derlich geworden sind. Das nachfolgende Schema zeigt die Form der Festlegungen auf, die mit dem Nachtrags-
haushaltsplan verändert werden können (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Festlegungen für den Nachtragshaushaltsplan 

 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

   
die 

bisherigen 
festgesetzten 

Gesamt- 
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EUR 
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um 
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und damit der 
Gesamtbetrag 

des 
Haushaltsplans 

einschl. 
Nachträge 

festgesetzt auf 
EUR 

 
Ergebnisplan 
Erträge 
Aufwendungen 

 

    

 
Finanzplan 
aus laufender  
Verwaltungstätig-
keit: 
Einzahlungen  
Auszahlungen 
 
aus Investitionstä-
tigkeit: 
Einzahlungen  
Auszahlungen 
 
aus Finanzie-
rungstätigkeit: 
Einzahlungen  
Auszahlungen 

 

    

Abbildung 83 „Die Festlegungen für den Nachtragshaushaltsplan“ 
 
 
1.2.1.3 Veränderungen bei den Anlagen zum Haushaltsplan 
 
Dem gemeindlichen Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde sind zudem die in § 1 Absatz 2 GemHVO NRW vor-
gesehenen Anlagen beizufügen, um den notwendigen Überblick über das haushaltswirtschaftliche Geschehen 
bzw. die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zum Zeitpunkt des Erlasses einer Nachtragssatzung zu aktualisieren 
und zu gewährleisten. Soweit die Anlagen zum Haushaltsplan im Rahmen der Nachtragssatzung geändert wer-
den. sind diese dem Nachtragshaushaltsplan in ihrer neuen Form beizufügen. Zu den Anlagen des Nachtrags-
haushaltsplans können ggf. alle Anlagen zum gemeindlichen Haushaltsplan gehören (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Anlagen zum gemeindlichen Haushaltsplan 

 
 

Vorbericht 
 

 
§ 1 Absatz 2 Nummer 1 i.V.m. § 7 
GemHVO NRW 
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Stellenplan 
 

§ 79 Absatz 2 GO NRW i.V.m. § 1 Ab-
satz 2 Nummer 2 und § 8 GemHVO 
NRW sowie Nr. 1.3 des Runderlasses 
vom 24.02.2005 
 

 
Bilanz  

des Vorvorjahres 
 

 
§ 1 Absatz 2 Nummer 3  GemHVO NRW 
 

Übersicht  
über die Verpflichtungsermächtigungen 

 
§ 85 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 2 
Nummer 4 und § 13 GemHVO NRW 
sowie Nr. 1.4.3 des Runderlasses vom 
24.02.2005 
 

Übersicht 
über die Zuwendungen  

an die Fraktionen, Gruppen  
und einzelne Ratsmitglieder 

 
 
§ 56 Absatz 3 GO NRW i.V.m. § 1 Ab-
satz 2 Nummer 5 GemHVO NRW sowie 
Nr. 1.4.1 des Runderlasses vom 
24.02.2005 
 

 
Übersicht  

über den voraussichtlichen Stand  
der Verbindlichkeiten  

zu Beginn des Haushaltsjahres 
 

 
§ 91 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 1 Ab-
satz 2 Nummer 6 GemHVO NRW sowie 
Nr. 1.4.2 des Runderlasses vom 
24.02.2005 
 

 
Übersicht 

über die Entwicklung des Eigenkapitals 
 

 
§ 78 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW i.V.m. § 1 
Absatz 2 Nummer 7 und § 41 Absatz 4 
Nr. 1 GemHVO NRW 
 

 
Übersicht über die Wirtschaftslage 

und die voraussichtliche Entwicklung 
der Unternehmen und Einrichtungen 

sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts 
und der Sondervermögen,  

für die Sonderrechnungen geführt werden 
 

 
§§ 97, 108 und 114 GO NRW i.V.m. § 1 
Absatz 2 Nummer 8 GemHVO NRW 
sowie weitere Rechtsvorschriften 
 

 
Übersichten  

mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben 
(in kreisfreien Städten) 

 

 
§ 37 Absatz 3 und 4 GO NRW i.V.m. § 1 
Absatz 2 Nummer 10 GemHVO NRW 
 

Abbildung 84 „Die Anlagen zum gemeindlichen Haushaltsplan“ 
 
 
1.2.2 Die Verfahrensschritte für den Erlass einer Nachtragssatzung 
 
Für den Erlass der gemeindlichen Nachtragssatzung sind von der Gemeinde die gleichen Verfahrensschritte 
vorzunehmen, wie sie für die jährliche Haushaltssatzung der Gemeinde gesetzlich bestimmt worden sind. Der 
Entwurf der Nachtragssatzung mit ihren Anlagen ist daher vom Kämmerer aufzustellen und zu unterzeichnen. 
Anschließend hat der Kämmerer den Entwurf dem Bürgermeister zur Bestätigung vorzulegen. Die Bestätigung 
durch den Bürgermeister wird durch seine Unterschrift unter den Entwurf und die anschließende Zuleitung des 
Entwurfs an den Rat der Gemeinde abgeschlossen. Beide Verantwortlichen bringen mit ihrer Unterschrift zum 
Ausdruck, dass der aufgestellte Entwurf der gemeindlichen Nachtragssatzung mit ihren Anlagen aus ihrer Ver-
antwortung heraus richtig und vollständig ist, sofern sie dazu keine besonderen Einschränkungen machen.  
 
Die Gemeinde hat nach Zuleitung des Entwurfs der Nachtragssatzung mit ihren Anlagen an den Rat diese unver-
züglich bekannt zu geben und während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar 
zu halten. Sie hat in der öffentlichen Bekanntgabe eine Frist von mindestens vierzehn Tagen festzulegen, in der 
Einwohner oder Abgabepflichtige gegen den Entwurf der gemeindlichen Nachtragssatzung Einwendungen erhe-
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ben können. Dazu ist die Stelle anzugeben, bei der die Einwendungen zu erheben sind. Die Gemeinde hat zu-
dem die Frist für die Erhebung von Einwendungen so festzusetzen, dass der Rat vor der Beschlussfassung über 
die Nachtragssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung darüber beschließen kann. 
 
Die vom Rat beschlossene Nachtragssatzung mit ihren Anlagen ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Im Rah-
men der Anzeige der Nachtragsatzung der Gemeinde soll sich die Aufsichtsbehörde auch über die Verfahrens-
schritte zur Aufstellung der Nachtragssatzung informieren. Das Nachhalten dieser Verfahrensschritte, die termin-
lich bestimmt sein müssen, soll durch die nachfolgende Übersicht erleichtert werden. Sie zeigt die von der Ge-
meinde einzuhaltenden Verfahrensschritte auf (vgl. Abbildung).  
 

 
Das Verfahren zum Erlass der Nachtragssatzung 

 
 

VERFAHRENSSCHRITT 
 

TÄTIGKEITEN 

Aufstellung 
des Entwurfs der Nachtragssatzung 

 
Aufstellung der Nachtragssatzung mit ihren Anlagen 
durch den Kämmerer und Bestätigung des Entwurfs 
durch den Bürgermeister (§ 81 i.V.m. § 80 Absatz 1 GO 
NRW). 
 

Zuleitung 
des Entwurfs der Nachtragssatzung 

 
Zuleitung der Nachtragssatzung mit ihren Anlagen an 
den Rat (§ 81 i.V.m. § 80 Absatz 2 GO NRW).  
 

Öffentliche Bekanntgabe 
des Entwurfs der Nachtragssatzung 

 
Bekanntgabe des Entwurfs der Nachtragssatzung mit 
Festlegung einer Frist für die Erhebung von Einwen-
dungen an mindestens 14 Tagen (§ 81 i.V.m. § 80 
Absatz 3 GO NRW). 
 

Beratung 
über die Nachtragssatzung 

 
Beratung über die Nachtragssatzung mit ihren Anlagen 
in öffentlicher Sitzung des Finanzausschusses (§ 59 
GO NRW). 
 

Beratung und Beschlussfassung 
über die Nachtragssatzung 

 
Beratung und Beschlussfassung über die Nachtrags-
satzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung des 
Rates (§ 81 i.V.m. § 80 Absatz 4 GO NRW), ggf. auch 
Beschlussfassung über die erhobenen Einwendungen 
(§ 81 i.V.m. § 80 Absatz 3 Satz 3 GO NRW). 
 

Anzeige 
der Nachtragssatzung 

 
Anzeige der Nachtragssatzung mit ihren Anlagen bei 
der Aufsichtsbehörde (§ 81 i.V.m. § 80 Absatz 5 GO 
NRW; sie soll spätestens 1 Monat vor Beginn des 
Hausjahres erfolgen). 
 

Ablauf der Anzeigefrist 

 
Ablauf der Anzeigefrist,  
bei der zu beachten ist: 
1. Genehmigung der Verringerung der allgemeinen 
Rücklage (§ 75 Absatz 4 GO NRW) 
2. Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes (§ 
76 Absatz 2 GO NRW). 
 

Bekanntmachung  
und Verfügbarhalten  

der Nachtragssatzung 

 
Die Nachtragssatzung soll bis zum Ende der in § 96 
Absatz 2 GO NRW benannten Frist verfügbar gehalten 
werden (§ 81 i.V.m. § 80 Absatz 6 GO NRW). 
 

Abbildung 85 „Das Verfahren zum Erlass der Nachtragssatzung“ 
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Die gemeindliche Nachtragssatzung ist außerdem von der Gemeinde bekannt zu machen. Die Gemeinde ist 
dabei nicht zu einer Neubekanntmachung der gesamten Haushaltssatzung verpflichtet. Die Nachtragssatzung mit 
ihren Anlagen ist der bestehenden Haushaltssatzung beizufügen, die für die Bürgerinnen und Bürger bis zum 
Ende der Einsichtnahme in den gemeindlichen Jahresabschluss verfügbar zu halten ist. Dabei haben die Bürge-
rinnen und Bürger keinen Anspruch darauf, dass die geänderte Haushaltssatzung der Gemeinde ihnen in einer 
Neufassung zur Verfügung gestellt wird. Das Zusammenführen von Haushaltsplan und Nachtragshaushaltsplan 
zur Einsichtnahme erleichtert den vollständigen Überblick über die aktuelle Haushaltswirtschaft der Gemeinde im 
laufenden Haushaltsjahr.  
 
 
1.2.3 Nachtragssatzung bei einer Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre 
 
1.2.3.1 Änderungsbedarf für das erste Haushaltsjahr 
 
Eine gemeindliche Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre bedarf oftmals bereits im Laufe des ersten Haus-
haltsjahres einer Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Bei einer 
von der Haushaltsplanung abweichenden wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde, die ggf. den jahresbezoge-
nen Haushaltsausgleich gefährdet, können die in der Haushaltssatzung getroffenen Festsetzungen durch eine 
Nachtragssatzung korrigiert werden. Die gemeindliche Nachtragssatzung muss dann alle notwendigen geworde-
nen Änderungen sowie die neuen Festsetzungen mindestens für das erste Haushaltsjahr enthalten, z.B. beim 
Gesamtbetrag der Erträge und der Aufwendungen im Ergebnisplan, bei der Kreditermächtigung u.a. Sie ermäch-
tigt die Verwaltung der Gemeinde, die angepassten Ermächtigungen des gemeindlichen Haushaltsplans für die 
dort ausgewiesenen Zwecke in der dann geltenden jahresbezogenen Form in Anspruch zu nehmen.  
 
Für eine gemeindliche Nachtragssatzung gelten die Vorschriften über die gemeindliche Haushaltssatzung ent-
sprechend, auch wenn der Rat der Gemeinde eine Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre beschlossen hat 
(vgl. § 81 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). In diesen Fällen muss die gemeindliche Nachtragssatzung, soweit diese 
sich auf den Änderungsbedarf für das erste Haushaltsjahr bezieht, spätestens bis zum 31. Dezember des ersten 
Haushaltsjahres vom Rat beschlossen worden sein. Bei örtlichem Bedarf kann durch diese Nachtragssatzung 
bereits eine Korrektur der Festsetzungen für das zweite Haushaltsjahr vorgenommen werden. Eine Nachtrags-
satzung im zweiten Haushaltsjahr kann sich jedoch nur noch auf das zweite Haushaltsjahr beziehen. Sie kann 
keine Rückwirkung mehr auf das erste Haushaltsjahr entfalten. 
 
 
1.2.3.2 Änderungsbedarf für das zweite Haushaltsjahr 
 
Aus der Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft kann sich bei einer Haushaltssatzung für zwei Haus-
haltsjahre ein Änderungsbedarf im ersten Haushaltsjahr ergeben, der auch für das zweite Haushaltsjahr besteht 
oder sich darauf auswirkt. Der Rat der Gemeinde kann, wenn die Anpassungen für beide Haushaltsjahre ermittelt 
werden können, bereits im ersten Haushaltsjahr auch eine Änderung der für das zweite Haushaltsjahr getroffenen 
Festsetzungen beschließen.  
 
Soweit die Gemeinde mit ihrer Entscheidung über eine Nachtragsatzung jedoch das zweite Haushaltsjahr abwar-
tet, kann ggf. eine Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung entstehen. Diese Sachlage ist insbesondere 
dann gegeben, wenn örtliche Sachverhalte vorliegen, die unter der Vorschrift des § 81 Absatz 2 GO NRW sub-
sumiert werden können. In allen Fällen hat der Rat der Gemeinde eine Nachtragssatzung für das zweite Haus-
haltsjahr spätestens bis zum 31. Dezember des zweiten Haushaltsjahres zu beschließen. Für diese gemeindliche 
Satzung gelten die Vorschriften über die Haushaltssatzung entsprechend (vgl. § 81 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). 
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2. Zu Absatz 2 (Erlass der Nachtragssatzung): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragssatzung): 
 
2.1.01 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Vorschrift enthält drei Sachverhalte, bei deren Auftreten die Gemeinde gesetzlich verpflichtet wird, eine Nach-
tragssatzung zu erlassen. Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, 
dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushalt-
sausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann. Die Gemeinde hat auch dann 
eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn von der Gemeinde bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Auf-
wendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtauf-
wendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen.  
 
Eine Nachtragssatzung ist aber auch zu erlassen, wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitio-
nen geleistet werden sollen. In diesen drei in der Vorschrift benannten Fällen werden die Veränderungen der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft als so schwerwiegend betrachtet, dass das Gesamtbild nicht mehr mit der 
beschlossenen Haushaltssatzung in Einklang steht, sondern es unerlässlich ist, eine Nachtragssatzung zu be-
schließen. Die Gemeinde darf ohne Nachtragssatzung nicht die Aufwendungen entstehen lassen oder die Aus-
zahlungen leisten, die als Ursache zur Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung einer Nachtragssatzung führen. Sie 
hat eine Nachtragssatzung unverzüglich aufzustellen, sobald die Voraussetzungen für ihren Erlass gegeben sind. 
Die Gemeinde kann diese nicht auf einen beliebigen späteren Zeitpunkt verschieben. 
 
 
 2.1.02 Die Festlegung der Erheblichkeit 
 
Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs "erheblich" in Bezug auf bisher nicht veranschlagte oder zusätz-
liche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen ist von der Gemeinde eigenverant-
wortlich vorzunehmen. Diese Festlegung wird am ehesten den unterschiedlichen Verhältnissen in den Gemein-
den gerecht. Sie stärkt damit die Eigenverantwortung der Gemeinden für ihr haushaltswirtschaftliches Handeln. 
Die Ausgestaltung des unbestimmten Rechtsbegriffs sollte jedoch in Abstimmung mit dem Rat der Gemeinde 
erfolgen, denn die Regelung in § 83 GO NRW, dass geringe überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendun-
gen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen sind, entlässt die gemeindliche Verwaltung nicht aus der 
„gemeinsamen“ Entscheidung in Zusammenarbeit mit dem Rat.  
 
In diesem Zusammenhang ist das Verhältnis wichtig, in dem der Begriff „erheblich“ auszugestalten ist, denn der 
Begriff wird in der Vorschrift einerseits auf den Jahresfehlbetrag bezogen (Absatz 2 Nummer 1 der Vorschrift) und 
andererseits auf das Verhältnis von Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen zu den 
gemeindlichen Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen (vgl. Absatz 2 Nummer 2 der Vorschrift). Für 
die Auslegung des Begriffs in Form der Festlegung einer Betragsgrenze bietet sich eine Regelung in der Haus-
haltssatzung nach § 78 GO NRW an, weil dadurch das Budgetrecht des Rates berührt wird. Bei einer überjähri-
gen Bedeutung kann auch eine Festlegung durch einen gesonderten Ratsbeschluss erfolgen. In einem solchen 
Fall muss örtlich sichergestellt werden, dass ein Bezug eines solchen Beschlusses zur jährlichen Haushaltssat-
zung bzw. der Veranschlagung im Haushaltsplan eindeutig hergestellt wird.  
 
Die Ausfüllung des unbestimmten Rechtsbegriffs „erheblich“ in § 81 GO NRW durch die Gemeinde in Form einer 
betragsmäßigen Abgrenzung wirkt sich wegen des engen Zusammenhangs der Vorschriften über die gemeindli-
che Nachtragssatzung und den gemeindlichen Nachtragshaushaltsplan unmittelbar auch auf die Veranschlagung 
im Nachtragshaushaltsplan aus. Der Begriff erheblich“ ist daher nicht ohne Berücksichtigung des Begriffes „ober-
halb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen“ örtlich auszufüllen. Dabei besteht zudem ein Zusammenhang zu der 
vom Rat der Gemeinde festzulegenden Wertgrenze für gemeindliche Investitionen (vgl. § 14 Absatz 1 GemHVO 
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NRW), denn die Pflicht der Gemeinde zum Erlass einer Nachtragssatzung kann auch durch geplante Auszahlun-
gen für bisher nicht im gemeindlichen Finanzplan veranschlagte Investitionen entstehen (vgl. § 81 Absatz 2 
Nummer 3 GO NRW). 
 
 
2.1.1 Zu Nummer 1 (Nachtragssatzung wegen eines Jahresfehlbetrages):  
 
2.1.1.1 Zu a (Entstehung eines nicht geplanten Fehlbetrages) 
 
Nach der Vorschrift hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass 
trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsaus-
gleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann. Diese Vorgabe zur Änderung der 
gemeindlichen Haushaltssatzung folgt der gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 
2 GO NRW. Nach dieser Vorschrift ist der jährliche gemeindliche Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag 
der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Außerdem gilt diese Aus-
gleichsregel im NKF ausdrücklich sowohl im Rahmen der Haushaltsplanung (Ausgleich in der Planung) als auch 
im Jahresabschluss der Gemeinde (Ausgleich in der Rechnung).  
 
Die gesetzliche Regelung über den Haushaltsausgleich löst die Verpflichtung der Gemeinde aus, auch im Rah-
men der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft alles zu tun, um dieser Verpflichtung nach zu kom-
men, insbesondere dann, wenn die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Aus-
zahlungen für Investitionen anders verläuft als es bei der Verabschiedung des Haushaltsplans angenommen 
wurde. Ausgehend von der im Ermessen der Gemeinde liegenden Ausfüllung des unbestimmten Rechtsbegriffs 
„erheblich“ und unter Berücksichtigung ihrer Möglichkeiten, den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr wieder zu 
erreichen, muss sie eine Nachtragssatzung nach dieser Vorschrift erlassen. Sie hat dabei auch zu berücksichti-
gen, dass sich in Höhe des Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung (die Aufwendungen sind höher als die Erträge) 
das gemeindliche Vermögen (Eigenkapital) entsprechend verringert.  
 
 
2.1.1.2 Zu b (Entstehung eines höheren Fehlbetrages) 
 
Die Gemeinde muss in den Fällen, in denen sich unterjährig zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit, 
z. B. durch die Verhängung einer Haushaltssperre nach § 24 GemHVO NRW, ein höherer Jahresfehlbetrag als 
geplant entstehen wird, und der höhere Fehlbetrag nur durch eine Änderung der gemeindlichen Haushaltssat-
zung vermieden werden kann, eine Änderung ihrer satzungsrechtlichen Ermächtigungen zur Ausführung ihrer 
Haushaltswirtschaft herbeizuführen. Die Verschärfung einer bereits in der Haushaltssatzung ausgewiesenen 
erheblichen defizitären Haushaltslage durch einen höheren Fehlbetrag sowie das Budgetrecht des Rates gebie-
ten es in diesen Fällen, die Gemeinde zur Aufstellung einer Nachtragssatzung zu verpflichten. Die Gemeinde hat 
bei der Aufstellung einer Nachtragssatzung darauf hinzuwirken, dass auch das Kriterium der Wiedererreichung 
des Haushaltsausgleichs dabei ausreichend beachtet wird.  
 
Die Aufstellung einer Nachtragssatzung ist bei einem höheren Fehlbetrag als geplant auch nach dem Sinn und 
Zweck der Vorschrift geboten. Die Basis für die Betrachtung, ob eine Nachtragssatzung aufgestellt werden soll 
oder muss, stellen deshalb immer der im Ergebnisplan enthaltene Jahresfehlbetrag und der voraussichtliche 
Jahresfehlbetrag dar. Die Vorschrift setzt dazu keine Bagatellgrenze fest. Es ist daher örtlich von der Gemeinde 
eigenverantwortlich zu entscheiden, ab welchem höheren Fehlbetrag eine Nachtragssatzung förmlich aufgestellt 
und vom Rat beschlossen wird. Sie muss jedoch mindestens ab dem Zeitpunkt ihrer Kenntnis über einen solchen 
Fehlbetrag unverzüglich die dringend erforderlichen Gegenmaßnahmen veranlassen. 
 
Der Rat der Gemeinde und die gemeindliche Verwaltung tragen gleichermaßen die Verantwortung für die ge-
meindliche Haushaltswirtschaft und müssen daher durch geeignete Maßnahmen die möglicherweise eintretenden 
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haushaltswirtschaftlichen Verschlechterungen verhindern. Sie müssen der weiteren Verschärfung der wirtschaftli-
chen Lage der Gemeinde ohne Verzögerung entgegen wirken, auch wenn damit gleichzeitig die Wiedererrei-
chung des Haushaltsausgleichs formal nicht möglich wird. Die gesetzliche Vorgabe des Erlasses einer gemeindli-
chen Nachtragssatzung stellt deshalb einen geeigneten und sachgerechten Schritt im Sinne der Sicherstellung 
der gemeindlichen Aufgabenerfüllung dar (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW). 
 
 
2.1.2 Zu Nummer 2 (Neue Aufwendungen oder Auszahlungen): 
 
Nach der Vorschrift hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veran-
schlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im 
Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müs-
sen. Diese Vorgabe zur Änderung der gemeindlichen Haushaltssatzung folgt der gesetzlichen Regelung über die 
Behandlung von unterjährig erforderlichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszah-
lungen (vgl. § 83 GO NRW). Die Begriffe „überplanmäßig“ und „außerplanmäßig“ leiten sich von dem haushalts-
rechtlichen Begriff „planmäßig“ ab. Als planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten alle Ermächtigun-
gen, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Rates über die Haushaltssatzung im gemeindlichen Haus-
haltsplan veranschlagt sind.  
 
Die Pflicht für die Aufstellung einer gemeindlichen Nachtragssatzung leitet sich dann aus überplanmäßigen Auf-
wendungen ab, wenn diese zusätzlich zu den unter den einzelnen Haushaltspositionen im Ergebnisplan veran-
schlagten Aufwendungen erforderlich werden. Sie leitet sich aus außerplanmäßigen Aufwendungen ab, wenn 
dafür unter den einzelnen Haushaltspositionen keine Aufwendungen veranschlagt worden sind. Diese Einordnun-
gen gelten entsprechend für von der Gemeinde zu leistende Auszahlungen, wenn die betreffenden Haushaltspo-
sitionen im Finanzplan überschritten werden oder keine Haushaltspositionen bestehen.  
 
Bei solchen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen besteht regelmäßig 
keine erhöhte Dringlichkeit, sodass in zeitlicher Hinsicht die Änderungen und Ergänzungen des Haushaltsplans 
durch die Nachtragssatzung abgewartet werden können und es dazu nicht der Entscheidung des Kämmerers 
oder der vorherigen Zustimmung des Rates der Gemeinde nach § 83 GO NRW bedarf. Die Pflicht zur Aufstellung 
einer Nachtragssatzung knüpft dabei an eine Verhältnisbildung an, denn es wird durch die Vorschrift vorgegeben, 
dass die bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haus-
haltspositionen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblich sein müssen.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei 
der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses nach Ablauf des Haushaltsjahres festgestellt werden, 
grundsätzlich auch die Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung auslösen, diese jedoch nicht mehr erfüllbar 
ist, weil die Haushaltssatzung der Gemeinde nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden kann, die spä-
testens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschlossenen sein muss. Derartige Aufwendungen, die wirt-
schaftlich dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzurechnen sind, unterliegen dann der Entscheidung des Kämme-
rers oder der Zustimmung des Rates der Gemeinde, die im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jahres-
abschlusses mit erledigt werden müssen. 
 
 
2.1.3 Zu Nummer 3 (Auszahlungen für neue Investitionen): 
 
Nach der Vorschrift hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Auszahlungen für 
bisher nicht im gemeindlichen Finanzplan veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Diese Regelung 
knüpft an die Bestimmung an, nach der Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen beschlos-
sen und im Haushaltsplan ausgewiesen werden sollen, wenn durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, die für die 
Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt worden ist (vgl. § 14 Absatz 1 GemHVO NRW). In diesem Zusam-
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menhang ist auch zu beachten, dass Ermächtigungen für Baumaßnahmen erst dann im gemeindlichen Finanz-
plan veranschlagt werden sollen, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen 
die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, 
einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind (vgl. § 14 Absatz 2 GemHVO NRW).  
 
Bei der Veranschlagung gemeindlicher Baumaßnahmen wird der Gemeinde hinsichtlich der haushaltsmäßigen 
Umsetzung ein weiter Spielraum, denn trotz sorgfältiger Aufstellung eines Bauzeitplans können unvorhersehbare 
Ereignisse zu Änderungen bei einer begonnenen Maßnahme führen. In solchen Fällen wäre der Erlass einer 
Nachtragssatzung zu aufwändig, um eine Anpassung im gemeindlichen Haushaltsplan herbeizuführen. Daher 
steht die Regelung in der Vorschrift auch in Beziehung zu § 83 GO NRW, denn danach sind überplanmäßige 
Auszahlungen für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, auch dann zulässig, wenn ihre De-
ckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist.  
 
Dieser Sachverhalt ist aber nicht mehr gegeben, wenn neue Investitionen begonnen werden sollen, für die wegen 
der fehlenden Einbeziehung in die Haushaltsplanung der Gemeinde die entsprechenden Auszahlungsermächti-
gungen des Rates der Gemeinde fehlen. Die gesetzliche Regelung soll daher auch gewährleisten, dass der Rat 
im Rahmen seines Budgetrechts über Auszahlungen für neue Investitionen entscheidet, die unterjährig begonnen 
werden sollen und für die voraussichtlich noch im Haushaltsjahr Auszahlungen zu leisten sind. 
 
 
2.1.4 Aufstellungspflicht und örtliche Ziele und Leistungskennzahlen 
 
Die Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung wird nicht allein durch notwendige unterjährige Veränderungen 
der abgeschlossenen Vereinbarungen über Ziele und Leistungskennzahlen ausgelöst. Die Ziele und Leistungs-
kennzahlen (vgl. § 12 GemHVO NRW) sind in der Regel zwar durch ihre Abbildung in den Teilplänen des Haus-
haltsplans in den Rahmen der gemeindlichen Haushaltssatzung einbezogen, jedoch sind sie deshalb noch nicht 
als originäre Bestandteile der Haushaltssatzung nach § 78 GO NRW anzusehen. Die Veränderungen von Zielen 
und Leistungskennzahlen können nicht selbstständig eine eigenständige Pflicht zur Aufstellung einer Nachtrags-
satzung durch die Gemeinde auslösen.  
 
In den Fällen, in denen ausschließlich Änderungen bei den im gemeindlichen Haushaltsplan ausgewiesenen 
Zielen und Kennzahlen erforderlich sind, kann es einer Beteiligung bzw. Information des Rates bedürfen, wenn 
die von ihm gesetzten Ziele durch die vorgesehenen Änderungen berührt werden. Wenn die gemeindliche Haus-
haltssatzung jedoch durch eine Nachtragssatzung verändert werden soll und es werden dadurch auch die verein-
barten Ziele und Leistungskennzahlen berührt, bedarf es auch hier der Umsetzung der notwendigen Änderungen 
und das Aufzeigen der Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan (vgl. § 10 GemHVO NRW).  
 
Soweit Veränderungen der zwischen Rat und Verwaltung und innerhalb der Verwaltung vereinbarten Ziele und 
Leistungskennzahlen unterjährig erforderlich geworden und die bisherigen Ziele und Leistungskennzahlen im 
gemeindlichen Haushaltsplan enthalten sind, muss spätestens im Jahresabschluss der Gemeinde nicht nur über 
die Ergebnisse, sondern auch über die vorgenommenen Änderungen informiert werden. In den Teilrechnungen 
im Jahresabschluss lassen sich im Rahmen der Abbildung der Ist-Zahlen zu den in den Teilplänen ausgewiese-
nen Leistungsmengen und Leistungskennzahlen, um den Grad der Zielerreichung nachzuweisen, auch dann 
noch notwendig gewordene unterjährige Veränderungen nachvollziehbar darstellen.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Keine Nachtragssatzung bei Fortsetzungsinvestitionen): 
 
Die getroffene Regelung entbindet die Gemeinde von der Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung, wenn 
überplanmäßige Auszahlungen für laufende Investitionsmaßnahmen notwendig werden, deren Durchführung bis 
ins nächste Haushaltsjahr hinein reicht. Dafür wird auf die Vorschrift des § 83 Absatz 3 GO NRW verwiesen, 
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durch die überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen zulässig sind, wenn diese im folgenden Jahr fortgesetzt 
werden. Für solche Investitionsmaßnahmen können entstehende überplanmäßige Auszahlungen als Vorgriffe auf 
das kommende Haushaltsjahr behandelt werden, wenn ihre Deckung im Folgejahr gewährleistet ist. Der Verzicht 
auf eine Nachtragssatzung ist jedoch nicht bei entstehenden Aufwendungen möglich, denn diese entstehen erst 
mit der Nutzung des beschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes und sind dann periodengerecht 
zuzuordnen. Die Vorschrift ist daher nur auf überplanmäßige Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 3 GO NRW 
ausgerichtet, auch wenn in der Vorschrift das Wort „Aufwendungen“ enthalten ist. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Verzicht auf eine Nachtragssatzung): 
 
3.1 Zu Nummer 1 (Verzicht bei geringfügigen Investitionen): 
 
Durch die Vorschrift wird ein Verzicht auf die Aufstellung einer gemeindlichen Nachtragssatzung zugelassen, 
wenn Auszahlungen für geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten unabweisbar und von der 
Gemeinde zu leisten sind. Es ist dazu bestimmt worden, dass Absatz 2 Nummern 2 und 3 der Vorschrift in diesen 
Fällen keine Anwendung findet. Nach Absatz 2 Nummern 2 und 3 der Vorschrift hat die Gemeinde unverzüglich 
eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Aus-
zahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Ge-
samtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen (Nummer 2). Eine Nachtragssatzung ist aber 
auch zu erlassen, wenn gemeindliche Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen von der Ge-
meinde geleistet werden sollen (Nummer 3).  
 
Bei geringfügigen Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind, wird es als vertretbar und 
ausreichend angesehen, den Mehrbedarf an Auszahlungen für solche Maßnahmen nach dem Verfahren über 
außerplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO NRW abzuwickeln. Der Begriff der Unabweisbarkeit, der vom 
Gesetzgeber nicht näher definiert worden ist, stellt auf die dringende Notwendigkeit bzw. Eilbedürftigkeit der Um-
setzung sowie darauf ab, dass eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt nicht möglich ist oder wirtschaft-
lich unzweckmäßig wäre. Die Gemeinde muss aufgrund rechtlicher oder faktischer Zwänge weder sachlich noch 
zeitlich eine Handlungsalternative haben. Im Bedarfsfalle ist deshalb sorgfältige Analyse notwendig, um einen 
Mehrbedarf gegenüber den bestehenden haushaltsplanmäßigen Ermächtigungen festzustellen. Außerdem sollte 
der Rat der Gemeinde eine Entscheidung über die Abgrenzung des Begriffs „geringfügig“ treffen. 
 
 
3.2 Zu Nummer 2 (Verzicht bei Umschuldungen): 
 
Durch die Vorschrift wird ein Verzicht auf die Aufstellung einer gemeindlichen Nachtragssatzung zugelassen, 
wenn Auszahlungen für die Umschuldung von Krediten für Investitionen entstehen, denn es ist bestimmt worden, 
dass Absatz 2 Nummern 2 und 3 der Vorschrift dann keine Anwendung findet. Nach Absatz 2 Nrn. 2 und 3 der 
Vorschrift hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte 
oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu 
den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen (Nummer 
2) und wenn eine Nachtragssatzung ist aber auch zu erlassen, wenn gemeindliche Auszahlungen für bisher nicht 
veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen (Nummer 3).  
 
Bei der Umschuldung von Krediten für Investitionen entsteht zwar ein Mehrbedarf an Auszahlungen für solche 
Maßnahmen, diesen steht jedoch regelmäßig in gleicher Höhe eine Einzahlung gegenüber. Zudem kann es bei 
einer solchen haushaltsmäßigen Maßnahme zu einer wirtschaftlichen Entlastung im Rahmen der zu vereinbaren-
den Zinszahlungen kommen. Der Mehrbedarf an Auszahlungen für solche Maßnahmen soll nach dem Verfahren 
über außerplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO NRW abgewickelt werden.  
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4. Zu Absatz 4 (Haushaltssperre durch den Rat): 
 
4.1 Zu Satz 1 (Erlass einer Haushaltssperre): 
 
Im Zusammenhang mit dem Erlass einer Nachtragssatzung ist gesetzlich festgelegt worden, dass der Rat die 
Inanspruchnahme von Ermächtigungen sperren kann, wenn die Entwicklung der Erträge oder der Aufwendungen 
oder die Erhaltung der Liquidität dies erfordert (Haushaltssperre). Durch diese Regelung wird bestätigt, dass der 
Rat ebenfalls über das Instrument der haushaltswirtschaftlichen Sperre verfügt, wie es durch § 24 Absatz 1 
GemHVO NRW dem Kämmerer, und wenn ein solcher nicht bestellt ist, dem Bürgermeister eingeräumt wird. 
Diese Möglichkeit zum Erlass einer Haushaltssperre durch den Rat der Gemeinde baut darauf auf, dass der Rat 
unverzüglich zu unterrichten ist, wenn vom Kämmerer oder Bürgermeister eine haushaltswirtschaftliche Sperre 
ausgesprochen worden ist (vgl. § 24 Absatz 2 GemHVO NRW). Nicht nur beim Erlass einer Haushaltssperre 
durch den Rat muss in haushaltswirtschaftlichen Fragen eine örtliche Zusammenarbeit und Abstimmung zwi-
schen dem Rat und der gemeindlichen Verwaltung erfolgen. 
 
 
4.2 Zu Satz 2 (Aufhebung einer Haushaltssperre): 
 
4.2.1 Die Aufhebung der Haushaltssperre des Rates 
 
Die Vorschrift sieht ausdrücklich vor, dass der Rat der Gemeinde seine Sperre aufheben kann. Die ausdrückliche 
Regelung über die Aufhebung der eigenen Sperre soll nur eine fiktive Lücke schließen und verhindern, dass 
örtliche Meinungsverschiedenheiten darüber entstehen, ob der Rat seine Haushaltssperre auch aufheben kann, 
wenn keine entsprechende Aussage in der Vorschrift enthalten wäre. Der Rat der Gemeinde aufgrund seiner 
Allzuständigkeit und seines Budgetrechtes eine Haushaltssperre erlassen kann, ist auch ohne ausdrückliche 
gesetzliche Regelung berechtigt, seine eigene erlassene Haushaltssperre durch einen Beschluss wieder aufhe-
ben, wenn dafür kein haushaltswirtschaftlicher Anlass mehr besteht. 
 
 
4.2.2 Die Aufhebung anderer Haushaltssperren 
 
Die Vorschrift sieht ausdrücklich vor, dass der Rat der Gemeinde die Sperre des Kämmerers oder des Bürger-
meisters, die diese nach § 24 Absatz 1 GemHVO NRW erlassen können, wenn die Entwicklung der Erträge oder 
Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität es erfordert, aufheben kann. Diese ausdrückliche Regelung 
berücksichtigt die Allzuständigkeit und das Budgetrecht des Rates, der deshalb berechtigt sein muss, die vom 
Kämmerer, wenn ein solcher nicht bestellt ist, vom Bürgermeister erlassene Haushaltssperre durch einen Be-
schluss wieder aufheben, wenn dafür kein haushaltswirtschaftlicher Anlass mehr besteht. Diese Möglichkeit zur 
Aufhebung der Sperre des Kämmerers oder des Bürgermeisters baut darauf auf, dass der Rat der Gemeinde 
unverzüglich zu unterrichten ist, wenn vom Kämmerer oder Bürgermeister eine haushaltswirtschaftliche Sperre 
ausgesprochen wurde. Bei der Aufhebung einer Haushaltssperre muss eine Fortsetzung der örtlichen Zusam-
menarbeit in haushaltswirtschaftlichen Fragen zwischen dem Rat und der gemeindlichen Verwaltung erfolgen. 
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§ 82  
Vorläufige Haushaltsführung 

 
(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so darf die Gemeinde 
ausschließlich 
1. Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für 

die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen 
und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen oder Verpflich-
tungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen, 

2. Realsteuern nach den Sätzen des Vorjahres erheben, 
3. Kredite umschulden. 
 
(2) 1Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen 
des Finanzplans nach Absatz 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Gemeinde mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
Kredite für Investitionen bis zu einem Viertel des Gesamtbetrages der in der Haushaltssatzung des Vorjahres 
festgesetzten Kredite aufnehmen. 2Die Gemeinde hat dem Antrag auf Genehmigung eine nach Dringlichkeit ge-
ordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beizufügen. 3Die Genehmigung soll unter 
dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie kann unter Bedingun-
gen und mit Auflagen erteilt werden. 4Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der 
dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht in Einklang stehen. 
 
(3) Ist im Fall des § 76 Abs. 1 die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, 
gelten ergänzend zu den Regelungen der Absätze 1 und 2 die nachfolgenden Bestimmungen vom Beginn des 
Haushaltsjahres - bei späterer Beschlussfassung über die Haushaltssatzung vom Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung - bis zur Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes: 
1. Die Gemeinde hat weitergehende haushaltswirtschaftliche Beschränkungen für die Besetzung von Stellen, 

andere personalwirtschaftliche Maßnahmen und das höchstzulässige Aufwandsvolumen des Ergebnishaus-
halts sowie die Regelungen zur Nachweisführung gegenüber der Aufsichtsbehörde zu beachten, die durch 
Rechtsverordnung des Innenministeriums im Einvernehmen mit dem Finanzministerium festgelegt werden. 

2. Der in Absatz 2 festgelegte Kreditrahmen kann mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde überschritten wer-
den, wenn das Verbot der Kreditaufnahme anderenfalls zu einem nicht auflösbaren Konflikt zwischen ver-
schiedenen gleichrangigen Rechtspflichten der Gemeinde führen würde. Die Genehmigung kann unter Be-
dingungen und mit Auflagen erteilt werden.   

 
(4) Die Bestimmungen des Absatzes 3 gelten ab dem 1. April des Haushaltsjahres bis zur Beschlussfassung über 
einen ausgeglichenen Haushalt oder bis zur Erteilung der Genehmigung für ein Haushaltssicherungskonzept 
auch dann, wenn bis zu dem Termin kein ausgeglichener Haushalt beschlossen worden ist. 
 
 
Erläuterungen zu § 82: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Weiterführung der Haushaltswirtschaft  
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht ist grundsätzlich darauf ausgerichtet, dass die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan der Gemeinde nur für ein Haushaltsjahr gelten. Die Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung in den Haushaltsplan hat an die Jährlichkeit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nicht geän-
dert. Die Gemeinde muss daher für das neue Haushaltsjahr die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen so rechtzei-
tig vorbereiten, dass diese zu Beginn des neuen Haushaltsjahres in Kraft treten kann (vgl. §§ 78 und 80 GO 
NRW). In der gemeindlichen Praxis lässt es sich aus unterschiedlichen Gründen jedoch nicht immer vermeiden, 
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dass die gemeindliche Haushaltssatzung erst nach Beginn des Haushaltsjahres vom Rat der Gemeinde be-
schlossen wird. In der Zeit vom Beginn des neuen Haushaltsjahres bis zum Erlass bzw. dem In-Kraft-Treten der 
neuen Haushaltssatzung muss die Gemeinde gleichwohl ihre rechtlichen Verpflichtungen erfüllen und ihre Aufga-
benerfüllung fortsetzen, sodass auch die gemeindliche Haushaltswirtschaft weiterzuführen ist. In diesem Zeitraum 
findet daher nur eine „vorläufige Haushaltsführung“ statt. Es tritt dadurch aber kein Stillstand der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft auf. 
 
Die Vorschrift erlaubt der Gemeinde, in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung eine sachgerechte Weiterfüh-
rung ihrer Haushaltswirtschaft, die dabei jedoch auf das notwendige Maß beschränkt wird. Der gemeindliche 
Haushaltsplan mit den darin veranschlagten Ermächtigungen darf in dieser Zeit noch nicht in vollem Umfang 
bewirtschaftet bzw. ausgeführt werden. Die Gemeinde darf aber z. B. Aufwendungen entstehen lassen und Aus-
zahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben 
unaufschiebbar sind. Der im Entwurf aufgestellte Haushaltsplan der Gemeinde bleibt dabei die haushaltswirt-
schaftliche Leitlinie für den Rat und die Verwaltung der Gemeinde. Er stellt auch in der Zeit der vorläufigen Haus-
haltsführung die buchungstechnische Grundlage dar und hat weitere unverzichtbare Funktionen für die Durchfüh-
rung und den Nachweis der gemeindlichen Aufgabenerfüllung. 
 
 
2. Die Weitergeltung von Festsetzungen der Haushaltssatzung des Vorjahres 
 
2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die gemeindliche Haushaltssatzung gilt für ein Haushaltsjahr (Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit) und zwar für 
das Jahr, für das sie vom Rat der Gemeinde beschlossen wurde (vgl. § 78 Absatz 1 GO NRW). Für die gemeind-
liche Verwaltung wird dadurch ein genau bestimmter Zeitrahmen vorgegeben, in dem diese die vom Rat der Ge-
meinde im Rahmen seines Budgetrechts ausgesprochenen Ermächtigungen auszuführen und weitere dazu ge-
troffene Festlegungen zu beachten hat. Das Haushaltsjahr deckt sich zeitlich immer mit dem jeweiligen Kalender-
jahr (vgl. § 78 Absatz 4 GO NRW). Das Haushaltsrecht enthält jedoch von den strengen zeitlichen Vorgaben 
einzelne sachliche Ausnahmen, um den Fortgang der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auch bei einem Jah-
reswechsel sicher zu stelle. Folgende Ausnahmeregelungen sind insbesondere in der Zeit der vorläufigen Haus-
haltsführung für die Gemeinde von Bedeutung (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Weitergeltung von Festsetzungen des Vorjahres 

 
 

REGELUNGSINHALT 
 

VORSCHRIFT 
 
Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haushalts-
jahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste 
Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser 
Haushaltssatzung. 
 

§ 85 Absatz 2 GO NRW 

 
Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgen-
den Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht 
rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haus-
haltssatzung. 
  

§ 86 Absatz 2 GO NRW 

 
Die Gemeinde kann zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite 
zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten 
Höchstbetrag aufnehmen kann, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfü-
gung stehen, und diese Ermächtigung über das Haushaltsjahr hinaus bis 
zum Erlass der neuen Haushaltssatzung. 
  

§ 89 Absatz 2 GO NRW 
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Die Weitergeltung von Festsetzungen des Vorjahres 

 
 

REGELUNGSINHALT 
 

VORSCHRIFT 
 
Die Gemeinde kann die in ihrem Haushaltsplan veranschlagten Ermächti-
gungen für Aufwendungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstä-
tigkeit, soweit diese nicht in Anspruch genommen worden sind, ins folgende 
Haushaltsjahr übertragen, denn diese bleiben bis zum Ende des folgenden 
Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entspre-
chenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. 
 
Die Gemeinde kann die in ihrem Haushaltsplan veranschlagten Ermächti-
gungen für Auszahlungen für Investitionen, soweit diese nicht in Anspruch 
genommen worden sind, ins folgende Haushaltsjahr übertragen, denn diese 
bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei 
Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach 
Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen 
wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investi-
tionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächti-
gungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ver-
fügbar. 
 

§ 22 Absatz 1 und 2 
GemHVO NRW 

Abbildung 86 „Die Weitergeltung von Festsetzungen des Vorjahres“ 
 
In diesem Zusammenhang bedarf es im Rahmen der vorläufigen Haushaltführung der Gemeinde eines Zusam-
menspiels zwischen den weiter geltenden Ermächtigungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und den örtli-
chen Vorgaben, die wegen der noch nicht geltenden gemeindlichen Haushaltssatzung sachlich notwendig sind. 
Auch wenn keine ausdrückliche haushaltsrechtliche Regelung zum Stellenplan im Zeitraum der vorläufigen 
Haushaltsführung besteht, gilt grundsätzlich, dass der Stellenplan des Vorjahres weiter gilt, bis die gemeindliche 
Haushaltssatzung in Kraft getreten ist.  
 
 
2.2 Die Weitergeltung der Ermächtigung für Investitionskredite 
 
Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten für Investitionen, die in der jährlichen Haushaltssatzung festzuset-
zen ist, gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Ende des Folgejahres und ggf. bis zum Erlass einer neuen 
Haushaltssatzung für das übernächste Jahr weiter (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1c i.V.m. § 86 Absatz 2 GO 
NRW). Am Ende eines Haushaltsjahres ist die noch bestehende Kreditermächtigung in das folgende Haushalts-
jahr zu übertragen, sofern sie nicht vollständig im abgelaufenen Haushaltsjahr benötigt worden ist. Es ist deshalb 
im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung und der zeitlichen Geltungsdauer möglich, noch Kredite für Investi-
tionen aufzunehmen, bis die satzungsrechtlich festgesetzte Kreditermächtigung ausgeschöpft ist.  
 
Die weitergeltende Ermächtigung über die Aufnahme von Krediten für Investitionen ist nach Ablauf des Haus-
haltsjahres nicht mehr vom Status der gemeindlichen Haushaltssatzung abhängig. Sie stellt dann eine eigenstän-
dige haushaltsmäßige Ermächtigung auf gesetzlicher Grundlage dar, auch wenn die Ermächtigung auf der 
Grundlage des Beschlusses des Rates über die gemeindliche (nicht mehr geltende) Haushaltssatzung des Vor-
jahres entstanden ist bez. deren Bestandteil war. Diese (noch geltende) Ermächtigung kann jedoch nicht in der 
Zeit ihrer weiteren Geltung (bis zum Erlass einer neuen Haushaltssatzung) durch den Rat wegen eines Mehrbe-
darfs geändert bzw. angepasst werden. 
 
 
2.3 Die Weitergeltung des Höchstbetrages für Liquiditätskredite 
 
Die Vorschrift des § 89 Absatz 2 GO NRW sieht vor, dass die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Li-
quiditätssicherung, die in der jährlichen Haushaltssatzung der Gemeinde als Höchstbetrag festzusetzen ist, über 
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das Haushaltsjahr hinaus bis zum Erlass einer neuen Haushaltssatzung weiter gilt (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 3 
GemHVO NRW). Am Ende eines Haushaltsjahres noch bestehende Kredite zur Liquiditätssicherung sind dabei in 
den Höchstbetrag des folgenden Haushaltsjahres einzubeziehen. Eine über das ursprüngliche Haushaltsjahr 
hinaus geltende Ermächtigung kann dabei jedoch nur dann noch in Anspruch genommen werden, soweit sie nicht 
vollständig im abgelaufenen Haushaltsjahr benötigt worden ist.  
 
Es ist deshalb einerseits möglich, noch weitere Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen, bis der satzungs-
rechtlich festgesetzte Höchstbetrag ausgeschöpft ist. Andererseits dürfen auf dieser (noch nicht ausgeschöpften) 
Ermächtigungsgrundlage so lange noch Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden, bis die neue 
Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr erlassen worden ist. Für die Gemeinde kann sich dabei 
ergeben, dass der aus dem Vorjahr weitergeltende Höchstbetrag überschritten werden muss, weil dieser bereits 
ausgeschöpft ist. In solchen Fällen muss die Gemeinde gleichwohl Auszahlungen entsprechend ihren eingegan-
genen Zahlungsverpflichtungen an Dritte nachkommen. Zur Aufrechterhaltung der gemeindlichen Liquidität bzw. 
zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen bedarf es dann einer Veränderung der noch geltenden haushaltsmä-
ßigen Ermächtigung im Sinne und Umfang des entstandenen Mehrbedarfs.  
 
Die weitergeltende Ermächtigung über die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist nach Ablauf des 
Haushaltsjahres nicht mehr vom Status der gemeindlichen Haushaltssatzung abhängig. Sie stellt dann eine ei-
genständige haushaltsmäßige Ermächtigung auf gesetzlicher Grundlage dar, auch wenn der Höchstbetrag auf 
der Grundlage des Beschlusses des Rates über die gemeindliche (nicht mehr geltende) Haushaltssatzung des 
Vorjahres entstanden ist bez. deren Bestandteil war. Diese (noch geltende) Ermächtigung kann deshalb auch in 
der Zeit ihrer weiteren Geltung (bis zum Erlass einer neuen Haushaltssatzung) durch den Rat unter Beachtung 
des notwendigen Mehrbedarfs geändert bzw. angepasst werden. Ein entsprechender Ratsbeschluss stellt des-
halb auch keine "Nachtragssatzung" im Sinne der Vorschrift des § 81 GO NRW dar. 
 
 
3. Die Informationspflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, die vom Rat der Gemeinde beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der 
Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Anzeige soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen 
(vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW). Sofern die Gemeinde ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Anzeige der Haushalts-
satzung zum gesetzlich bestimmten Termin nicht nachkommt, hat sie ihre Aufsichtsbehörde darüber rechtzeitig 
zu unterrichten. Sie soll dabei angeben, wie die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung als Übergangszeit haus-
haltswirtschaftlich ausgefüllt wird und welche notwendigen und einschränkenden Bewirtschaftungsregelungen zur 
örtlichen Umsetzung erlassen worden sind. 
 
Die Gemeinde soll in ihrem Bericht an die Aufsichtsbehörde auch die Gründe für das Versäumnis angeben sowie 
aufzuzeigen, welcher aktueller Verfahrensstand hinsichtlich der Aufstellung der gemeindlichen Haushaltssatzung 
besteht. Dazu gehören die Angaben, wann der Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung und ihre Anlagen 
vorgesehen ist und bis zu welchem Zeitpunkt die Anzeige bei der Aufsichtsbehörde nachgeholt wird. Die Auf-
sichtsbehörde hat in solchen Fällen das weitere Aufstellungsverfahren zu begleiten und kann sich jederzeit über 
den Verfahrensstand unterrichten lassen. Sie kann dazu auch Berichtstermine festlegen. Die Gemeinde hat die 
Anzeige ihrer Haushaltssatzung bei der Aufsichtsbehörde schnellstmöglich nachzuholen. 
 
 
4. Die örtliche Dienstanweisung als Ersatz für die Haushaltssatzung  
 
4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung bedingt die fehlende gemeindliche Haushaltssatzung, dass die Ge-
meinde ihre Haushaltswirtschaft nicht so ausführen kann wie bei einer für das Haushaltsjahr in Kraft getretenen 
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Haushaltssatzung. Gleichwohl muss die gemeindliche Geschäftstätigkeit und die Verwaltungsarbeit im Sinne der 
Aufgabenerfüllung der Gemeinde weiter erledigt und die gemeindliche Haushaltswirtschaft fortgeführt werden. 
Der Bürgermeister hat deshalb im Zusammenwirken mit dem Kämmerer, soweit dieser nicht damit beauftragt ist, 
gesonderte haushaltswirtschaftliche Regelungen als Ersatz für die fehlende Haushaltssatzung mit Anlagen in 
schriftlicher Form zu erlassen.  
 
Für die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung als Übergangszeit bzw. sprachlich auch „haushaltslose Zeit“ sollen 
die notwendigen und einschränkenden Bewirtschaftungsregelungen in schriftlicher Form als örtliche Dienstanwei-
sung erlassen werden. Die Festlegung der gesetzlich zulässigen Aufwendungen und Auszahlungen kann dabei 
unter Berücksichtigung des Entwurfs des gemeindlichen Haushaltsplans erfolgen, denn nach dem Beschluss des 
Rates über die Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan für die Haushaltsführung der Gemeinde verbindlich (vgl. § 
79 Absatz 3 Satz 2 GO NRW). Dieser Sachstand lässt gleichwohl noch keine uneingeschränkte Bewirtschaftung 
zu, sodass auf die sonst üblichen Bewirtschaftungsregelungen noch vorläufig zu verzichten ist. Die auf die vorläu-
fige Haushaltswirtschaft der Gemeinde bezogenen Regelungen können dabei z. B. folgende Bereiche oder Ge-
genstände zum Inhalt haben (vgl. Abbildung). 
 

 
Die örtlichen (vorläufigen) Bewirtschaftungsvorgaben 

 
 

VORGABEN 
 

INHALTE 

Zielvereinbarungen 

 
Mit der konkreten Ausführung des gemeindlichen 
Haushaltsplans sind örtliche Ziele verbunden, die 
einzuhalten sind. Mit den Leistungskennzahlen, die 
den einzelnen Produkten zugeordnet sind sowie 
weiteren im Einzelnen benannten Messgrößen wird 
die Zielerreichung gemessen. Besondere Verant-
wortlichkeiten sollten angegeben werden. 
 

Grundsätze 

 
Die Einhaltung der Haushaltsgrundsätze ist zu ge-
währleisten, z. B. der Haushaltsausgleich nach § 75 
Absatz 2 GO NRW). Auch der Umgang mit dem 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, z. B. bei Investitio-
nen (vgl. § 14 GemHVO NRW) ist ggf. näher zu 
bestimmen. Dazu gehören z. B. auch die besonde-
ren Festlegungen, was zur Weiterführung notwendi-
ger Aufgaben unaufschiebbar und wie der mögliche 
Kreditbedarf zu ermitteln ist.  
 

Haushaltsmittelverantwortung 

 
Die Hierarchie der Verantwortlichkeiten über die 
Haushaltsmittel sowie die zugeordneten Entschei-
dungsbefugnisse ist einzuhalten. In dringenden 
Angelegenheiten können die Befugnisse vertre-
tungsweise oder durch eine höhere Hierarchiestufe 
wahrgenommen werden. Dabei können gesonderte 
Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse 
wegen der vorläufigen Haushaltsführung festgelegt 
werden. Die Entscheidungsrechte des Rates und 
seiner Ausschüsse müssen dabei gewahrt bleiben. 
 

Budgetierung 

 
Die örtliche Gestaltung der Budgetierung sollte in 
ihren Strukturen angegeben werden. Dazu gehört 
die Abgrenzung eines Budgets, z. B. mindestens ein 
Produkt, höchstens eine Produktgruppe. Es gehört 
aber auch ggf. die Benennung von "Querschnitts-
budgets" sowie von anderen Ausnahmen dazu. 
Ebenso sollten die Budgetverantwortlichen funktio-
nal benannt werden. Budgetübergreifende gleiche 
Pflichten und Vorgehensweisen können ergänzend 
benannt werden. Darunter können auch Festlegun-
gen zu möglichen Managementerfolgen und dem 
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Die örtlichen (vorläufigen) Bewirtschaftungsvorgaben 

 
 

VORGABEN 
 

INHALTE 
Berichtswesen fallen, soweit diese Bereiche abhän-
gig von der Budgetierung geregelt werden. 
 

Über- und Außerplanmäßiges 

 
Im Rahmen der Haushaltswirtschaft können zusätz-
liche Aufwendungen und Auszahlungen notwendig 
werden. Dazu sind ggf. Berichtspflichten und Ent-
scheidungsvorgaben zu machen. Außerdem sollte 
das örtliche Verfahren einschließlich der zulässigen 
Deckungsmöglichkeiten angegeben werden (vgl. § 
83 GO NRW). Besondere Vorbehalte sind sachge-
recht abzugrenzen und festzulegen. 
 

Berichtswesen 

 
Die inhaltlichen Grundlagen aufzustellender Berichte 
über den Stand und die Ausführung der gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft und die daraus entstehen-
den Pflichten der Verantwortlichen für die Haus-
haltsmittel der Gemeinde sind inhaltlich näher fest-
zulegen. Ebenso sind Festlegung hinsichtlich der 
Vorlagepflichten in zeitlicher Hinsicht (Zeiträume 
oder konkrete Termine) zu treffen. Dazu gehört auch 
die Benennung der Adressaten der Berichte bzw. 
das Aufzeigen des "Instanzenweges" bis hin zum 
Rat der Gemeinde. 
 

Managementerfolge 

 
Der Umgang mit im Rahmen der Haushaltswirtschaft 
erzielten Managementerfolgen, z. B. durch eine 
Steigerung der Qualität der Leistungen oder eine 
Verbesserung der Geschäftsabläufe, ist unter Ein-
beziehung der örtlichen Verhältnisse einschließlich 
der Budgetierung im Einzelnen festzulegen. Ausge-
hend davon, dass Bewirtschaftungserfolge in Form 
von Überschüssen grundsätzlich dem gesamten 
Haushalt zustehen (vgl. Pflicht zum jährlichen Haus-
haltsausgleich), sollten differenziert nach der haus-
haltsmäßigen bzw. wirtschaftlichen Lage der Ge-
meinde ggf. Zugeständnisse an eigene (interne) 
Verwendungsmöglichkeiten von Teilen der Über-
schüsse durch die Bewirtschafter geprüft werden. 
Dabei ist die besondere Lage der vorläufigen Haus-
haltsführung i.d.R. einschränkend zu berücksichti-
gen. In Ausnahmefällen sollte ein Zustimmungsvor-
behalt innerhalb der Hierarchie der Verantwortlich-
keiten bestehen. 
 

Abschlussarbeiten 

 
Die sich aus der Bewirtschaftung des gemeindlichen 
Haushalts ergebenden Abschlussarbeiten können 
näher bestimmt und dem Bewirtschaftungsberechtig-
ten auferlegt werden. Den Rahmen dafür bieten die 
Vorgaben für die Aufstellung des Entwurfs des 
gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Käm-
merer (vgl. § 95 Absatz 3 Satz 1 GO NRW). In Ab-
stimmung mit dem Kämmerer können daher die 
Arbeiten benannt und dazu die zeitlichen Rahmen-
bedingungen unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorschriften festgelegt werden. 
 

Besondere Informationen 

 
Im Rahmen der vorläufigen Haushaltswirtschaft ist 
detailgetreu über die wichtigen und wesentlichen 
Einzelheiten der vorläufigen Haushaltsführung zu 
informieren. Die den jeweiligen Bewirtschaftungs-
verantwortlichen zustehenden Entscheidungsbefug-
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Die örtlichen (vorläufigen) Bewirtschaftungsvorgaben 

 
 

VORGABEN 
 

INHALTE 
nisse können einem grundsätzlichen Zustimmungs-
vorbehalt unterworfen werden. Dazu sind Berichts-
pflichten sowie ggf. ein eigenständiges Verwen-
dungsverbot nicht nur bei höheren Erträgen festzu-
legen. Weitere örtliche Rechte und Pflichten sind 
sachgerecht abzugrenzen und festzulegen, um den 
Zielen und Zwecken der vorläufigen Haushaltsfüh-
rung ausreichend nachzukommen. 
  

Abbildung 87 „Die örtlichen (vorläufigen) Bewirtschaftungsvorgaben“ 
 
Die örtlichen Regelungen müssen so ausgestaltet sein, dass die vorläufige Bewirtschaftung der gemeindlichen 
Haushaltsmittel den Zielen und Zwecken einer vorläufigen Haushaltsführung entspricht und den gesetzlichen 
Vorschriften Genüge getan wird sowie das Inkrafttreten der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
schnellstmöglich erreicht wird. Unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse soll dabei die gemeindliche 
Haushaltswirtschaft so auszugestalten, dass diese und damit auch die laufende Aufgabenerfüllung der Gemeinde 
auf ein sachlich und wirtschaftlich vertretbares Mindestmaß zurückgeführt wird. Es ist dazu von der Gemeinde 
festzustellen, welche rechtliche Verpflichtungen in welcher Form bestehen, deren Erfüllung unaufschiebbar ist 
und welche gemeindlichen Aufgaben sofort zu erledigen sind.  
 
Diese Vorgaben erfordern ein besonderes der vorläufigen Haushaltsführung angepasstes und angemessenes 
Berichtswesen über die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Es sollte daher z. B. wenige Tage 
nach Ablauf eines Monats dem Bürgermeister als Verantwortlichen in der Gemeinde über den Stand der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft berichtet werden. Es wird dadurch die notwendige Überwachung und Kontrolle 
der Ausführung der Haushaltswirtschaft gewährleistet. Andererseits wird es dem Bürgermeister ermöglicht, die 
erlassene Dienstanweisung zu überprüfen und ggf. angemessen und sachgerecht zu aktualisieren.  
 
 
4.2 Die weiteren Informationspflichten 
 
Die örtliche Dienstanweisung über die vorläufige Haushaltsführung ist dem Rat der Gemeinde zur Kenntnis zu 
geben. Er ist gleichzeitig über die Gründe, die zur Verzögerung seiner Beschlussfassung über die gemeindliche 
Haushaltssatzung führen, zu informieren. Der Aufsichtsbehörde der Gemeinde ist die Dienstanweisung ebenfalls 
zur Kenntnis zu geben. Diese Unterrichtung soll möglichst bis zu dem für die Anzeige der Haushaltssatzung gel-
tenden Termin erfolgen, denn die Dienstanweisung überbrückt als zeitlich begrenzter Ersatz die haushaltswirt-
schaftlichen Regelungen, die durch die gemeindliche Haushaltssatzung im Haushaltsjahr gelten sollen.  
 
Im Rahmen der Unterrichtung ist die Aufsichtsbehörde auch über die vorliegende haushaltswirtschaftliche Lage 
der Gemeinde sowie über die vorgesehenen Maßnahmen zur Erreichung einer geltenden Haushaltssatzung zu 
informieren, soweit diese nicht bereits auf andere Weise davon Kenntnis erlangt hat. Die Gemeinde darf die Un-
terrichtung grundsätzlich nicht unnötig hinauszögern. Der Termin 1. April ist dabei kein Datum, bis zu dem die 
Beschlussfassung über die gemeindliche Haushaltssatzung hinausgeschoben werden kann. Die aufsichtsrechtli-
chen Maßnahmen gegenüber der Gemeinde bleiben hierbei unberührt (vgl. §§ 119 ff. GO NRW). 
 
 
5. Die Sicherstellung der Liquidität bzw. Zahlungsfähigkeit  
 
In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung hat für die Gemeinde auch die Sicherstellung der Liquidität bzw. der 
Zahlungsfähigkeit eine große Bedeutung, denn sie muss auch in dieser Zeit die notwendigen Auszahlungen auf-
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grund ihrer rechtlichen Verpflichtungen leisten. Der Begriff „Liquidität“ umfasst dabei die Fähigkeit der Gemeinde, 
ihren Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit termingerecht und betragsgenau nachzukommen. Die Gemeinde hat 
auch bei einer vorläufigen Haushaltsführung sowohl die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 GO 
NRW als auch die Grundsätze für die Aufnahme von Krediten für Investitionen (vgl. § 86 GO NRW) und von Kre-
diten zur Liquiditätssicherung (vgl. § 89 GO NRW) zu beachten. Sie muss besonders darauf achten, dass die 
Auszahlungen erst dann geleistet werden, wenn eine wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerledigung dies 
zwingend erfordern.  
 
Soweit in solchen Fällen der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde für unabweisbare Auszahlungen vorüberge-
hend erhöht werden muss, darf die Gemeinde auch in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung einen Kredit zur 
Liquiditätssicherung aufnehmen, wenn der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzte Höchstbetrag für 
Kredite zur Liquiditätssicherung noch nicht ausgeschöpft ist. In den o.a. Vorschriften ist deshalb festgelegt wor-
den, dass die in der Haushaltssatzung enthaltene Ermächtigung zur Kreditaufnahme über das Haushaltsjahr 
hinaus bis zum Erlass der neuen Haushaltssatzung weiter gilt. Die Regelungen über die Kreditaufnahme ergän-
zen daher die Vorschrift über die vorläufige Haushaltsführung.  
 
In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung muss die Gemeinde in ihrer Liquiditätsplanung auch die Einziehung 
ihrer Forderungen berücksichtigen. Die Gemeinde sollte möglichst nur in Ausnahmefällen die Einziehung von 
Ansprüchen in Form der Stundung hinausschieben oder durch Niederschlagung und Erlass auf die Durchsetzung 
ihrer Ansprüche verzichtet (vgl. § 23 Absatz 3 und 4 und § 26 GemHVO NRW). Vielmehr muss sie auch in dieser 
Zeit versuchen, die bei den Dritten als Schuldner die ihr zustehenden Ansprüche einzuziehen.  
 
 
6. Das Ende der vorläufigen Haushaltsführung 
 
Die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung endet bei der Gemeinde regelmäßig mit der Bekanntmachung der 
gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das betreffende Haushaltsjahr (vgl. § 80 Absatz 5 GO 
NRW). Durch die dann geltende Haushaltssatzung werden die bis zu diesem Zeitpunkt im Rahmen der gemeind-
lichen Haushaltswirtschaft bzw. der vorläufigen Haushaltsführung getätigten Aufwendungen und Auszahlungen 
sowie die erzielten Erträge und Einzahlungen „ordnungsgemäß“ im Sinne der vom Rat der Gemeinde beschlos-
senen Haushaltssatzung.  
 
Ab der Geltung der gemeindlichen Haushaltsatzung bedarf es dann auch nicht mehr einer Dienstanweisung über 
die vorläufige Haushaltsführung, sondern ggf. besonderen Bewirtschaftungsregelungen auf der Grundlage der 
Haushaltssatzung und des Haushaltsplans oder auch auf Grund der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde in da-
rauf abgestellten Formen, z.B. Zustimmungsvorbehalte.  
 
Die Vorschrift geht von unterschiedlichen Zeitpunkten des Endes der vorläufigen Haushaltsführung im Haushalts-
jahr aus, die jedoch von den tatsächlichen örtlichen Verhältnissen abhängig sind. Die Bestimmungen des Absat-
zes 2 sind vorrangig auf eine kurzfristige vorläufige Haushaltsführung ausgerichtet, z.B. weil die Haushaltssat-
zung, z.B. aus technischen oder aufsichtsrechtlichen Gründen nicht vor Beginn des Haushaltsjahres bekannt 
gemacht werden konnte. Die weiteren Absätze der Vorschrift stellen auf eine Zeit der vorläufigen Haushaltsfüh-
rung nach dem 1. April des Haushaltsjahres ab.  
 
Die vorläufige Haushaltsführung soll grundsätzlich innerhalb des Haushaltsjahres enden. In besonderen Einzelfäl-
len kann jedoch die Situation entstehen, dass die Gemeinde die Ausführung ihre Haushaltswirtschaft im Haus-
haltsjahr insgesamt im Status der „vorläufigen Haushaltsführung“ organisieren und ausführen muss. Eine solche 
Lage kann z.B. entstehen, wenn das von der Gemeinde aufgestellte Haushaltssicherungskonzept von der Auf-
sichtsbehörde nicht genehmigt wird und deshalb die gemeindliche Haushaltssatzung nicht bekannt gemacht 
werden darf (vgl. § 76 Absatz 2 i.V.m. § 80 Absatz 5 Satz 5 GO NRW). 
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II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Weiterführung der Haushaltswirtschaft): 
 
1.0 Die fehlende Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die jährliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde erfordert eine bindende Grundlage für ihre Ausführung durch die 
gemeindliche Verwaltung. Diese Grundlage schafft der Rat der Gemeinde im Rahmen seines Budgetrechtes 
durch den jährlichen Erlass einer Haushaltssatzung (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW). Die Haushalts-
satzung bindet die Verwaltung der Gemeinde und ermächtigt sie, die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigun-
gen für die dort ausgewiesenen Zwecke in Anspruch zu nehmen, neue Verpflichtungen einzugehen, aber auch 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen aufzunehmen (vgl. §§ 79, 85 und 86 GO NRW). Die Haushaltssatzung 
bedarf zudem der Bekanntmachung, denn gemeindliche Satzungen sind unter Beachtung der Bekanntma-
chungsverordnung öffentlich bekannt zu machen (vgl. § 7 Absatz 4 GO NRW).  
 
Für die Bekanntmachung der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in den dafür vorgesehenen 
Medien kann aber ggf. ein Hindernis dadurch bestehen, dass der Beschluss des Rates über die Haushaltssat-
zung nicht alle gesetzlich vorgesehenen Bestandteile und Anlagen umfasst hat. Sofern eine gesetzlich vorgese-
hene Anlage, z. B. der Stellenplan (vgl. § 79 Absatz 2 GO NRW), nicht Gegenstand des Ratsbeschlusses über 
die gemeindliche Haushaltssatzung und ihre Anlagen war, ist kein rechtmäßiger Ratsbeschluss zustande ge-
kommen (vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW). Eine Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr 
und damit ihr Inkrafttreten kann dann nicht erfolgen. Die fehlende Bekanntmachung der gemeindlichen Haus-
haltssatzung führt dann zur vorläufigen Haushaltsführung bei der Gemeinde. 
 
Weitere Hindernisse für die Bekanntmachung der gemeindlichen Haushaltssatzung stellen auch fehlende Ge-
nehmigungen der Aufsichtsbehörde, z. B. für den Eigenkapitalverzehr durch eine vorgesehene Verringerung der 
allgemeinen Rücklage dar (vgl. § 75 Absatz 4 GO NRW). Eine fehlende Genehmigung der Aufsichtsbehörde für 
ein Haushaltssicherungskonzept, das dem Ziel dient, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künf-
tige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen, lässt ebenfalls keine Bekanntmachung der ge-
meindlichen Haushaltssatzung zu (vgl. § 76 Absatz 2 Satz 2 GO NRW). Eine fehlende Genehmigung der Bezirks-
regierung für ein individuelles Sanierungskonzept nach dem Stärkungspaktgesetz wirkt sich ebenso aus.  
 
Für die Beseitigung derartiger Hindernisse für die Bekanntmachung der gemeindlichen Haushaltssatzung mit 
ihren Anlagen hat die Gemeinde möglichst unverzüglich Sorge zu tragen oder die bestehenden Hindernisse mög-
lichst unverzüglich zu beseitigen. Erst danach darf die gemeindliche Haushaltssatzung in den dafür vorgesehe-
nen Medien öffentlich bekannt gemacht werden und kann in Kraft treten.  
 
 
1.1 Zu Nummer 1 (Weiterführung von Aufgaben): 
 
1.1.1 Die Weiterführung der laufenden Verwaltungstätigkeit  
 
1.1.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht ist darauf ausgerichtet, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der 
Gemeinde für ein Haushaltsjahr gelten, auch wenn die mehrjährige mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in 
den Haushaltsplan integriert und dort detailliert abzubilden ist. Die Gemeinde muss deshalb dafür Sorge tragen, 
dass die Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr so rechtzeitig vorbereitet wird, dass sie mit Beginn des 
neuen Haushaltsjahres in Kraft treten kann. In der gemeindlichen Praxis lässt es sich jedoch aus unterschiedli-
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chen Gründen nicht immer vermeiden, dass die gemeindliche Haushaltssatzung erst nach Beginn des Haushalts-
jahres durch den Rat der Gemeinde erlassen wird.  
 
In dem durch die Vorschrift gesetzten Rahmen für die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft in der 
Zeit der vorläufigen Haushaltsführung kann die Gemeinde ihre Aufgabenerfüllung fortsetzen und die Funktionsfä-
higkeit sichern. Das Entstehen lassen von Aufwendungen und die Leistung von Auszahlungen in der Zeit der 
vorläufigen Haushaltsführung ist nicht auf die Tätigkeit der gemeindlichen Verwaltung beschränkt. Vielmehr sind 
z. B. auch Aufwendungen und Auszahlungen für die Weiterführung vorhandener Einrichtungen der Gemeinde als 
zulässig zu betrachten.  
 
Die Gemeinde muss gleichwohl in der Zeit vom Beginn des neuen Haushaltsjahres an bis zum Erlass bzw. dem 
In-Kraft-Treten der Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr ihre rechtlichen und faktischen Verpflichtungen 
erfüllen und ihre Aufgabenerfüllung sowie den Betrieb ihrer Einrichtungen fortsetzen. Die Gemeinde darf daher 
Erträge und Einzahlungen erzielen sowie bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen leisten (vgl. Abbildung). 
 

 
Beschränkungen bei der vorläufigen Haushaltsführung 

 

Erzielung 
von Erträgen 

und Einzahlungen 

 
- aufgrund von vertraglichen und gesetzlich bestimmten Ansprüchen 
- neu festgesetzte Ansprüche 
- aus der Vornahme von Mahnungen und der Vollstreckung 
- aus der Erhebung von Realsteuern nach den Sätzen des Vorjahres 
- aus Kreditaufnahmen  
 

 
Leistung 

von Aufwendungen 
und Auszahlungen 

 

 
- aufgrund rechtlicher Verpflichtungen 
- zur Weiterführung unaufschiebbarer Aufgaben 
- aufgrund übertragener Ermächtigungen 
 

Abbildung 88 „Beschränkungen bei der vorläufigen Haushaltsführung“ 
 
Die Gemeinde ist zudem bei der Ausführung ihrer Haushaltswirtschaft in der Übergangszeit nicht allein auf die 
aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen beschränkt. Ihr wird vielmehr die Möglichkeit eingeräumt, sich die 
erforderlichen Finanzmittel zur Deckung der in dieser Zeit entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Aus-
zahlungen zu beschaffen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger ge-
meindlicher Aufgaben unaufschiebbar sind. 
 
Die laufende Aufgabenerfüllung ist jedoch auf ein sachlich und wirtschaftlich vertretbares Mindestmaß unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zurückzuführen. Außerdem müssen im Rahmen der vorläufigen Haus-
haltsführung die von der Gemeinde erzielten Erträge und Einzahlungen sowie die entstandenen Aufwendungen 
und Auszahlungen in den gemeindlichen Haushaltsplan für das betreffende Haushaltsjahr enthalten sein oder 
noch aufgenommen werden, soweit diese nicht vorhersehbar waren oder nicht veranschlagt worden sind. 
 
 
1.1.1.2 Der Begriff „rechtliche Verpflichtung“ 
 
Im Rahmen der gesetzlichen Vorschrift darf die Gemeinde Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen 
leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist. Die rechtlichen Verpflichtungen als bindende Vorgaben der Ge-
meinde können auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage beruhen. Solche Verpflichtungen der 
Gemeinde als Voraussetzung für gemeindliche Leistungen müssen dabei bereits vor Beginn des Haushaltsjahres 
entstanden sein oder auf einem Gesetz beruhen, z.B. Entgeltleistungen an die gemeindlichen Beschäftigten, 
Leistungen der Grundsicherung. Die Gemeinde darf in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung jedoch nicht für 
neu eingegangene rechtliche Verpflichtungen Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten. 
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1.1.1.3 Der Begriff „Unaufschiebbarkeit“ 
 
In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung darf die Gemeinde Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlun-
gen leisten, die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind, soweit keine rechtliche Ver-
pflichtung der Gemeinde besteht. Als unaufschiebbar sind dabei regelmäßig Aufwendungen und Auszahlungen 
anzusehen, wenn diese so eilbedürftig sind, dass eine weitere Verschiebung, z. B. bis zum Inkrafttreten der ge-
meindlichen Haushaltssatzung, als nicht vertretbar anzusehen ist.  
 
Die Erfüllung dieser Voraussetzung bedingt eine sorgfältige Analyse und vernünftige Beurteilung der aktuellen 
Situation hinsichtlich der Dringlichkeit einer gemeindlichen Maßnahme. In die Beurteilung ist dabei auch einzube-
ziehen, dass durch einen möglichen Verzicht auf die vorgesehene Maßnahme kein Verstoß gegen die Haushalts-
grundsätze und kein Schaden für die Gemeinde entstehen dürfen. Die Gemeinde darf z. B. Instandsetzungsmaß-
nahmen nur dann durchführen, wenn eine Unaufschiebbarkeit im Zeitpunkt der Auftragsvergabe besteht. Der 
Fälligkeitszeitpunkt der Auszahlung für eine solche Maßnahme ist dabei nicht ausschlaggebend.  
 
 
1.1.2 Die Weiterführung der Investitionstätigkeit  
 
Von der Gemeinde ist im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung auch über die Art und der Umfang der Wei-
terführung der gemeindlichen Investitionstätigkeit zu entscheiden. Nach der Vorschrift darf die Gemeinde ihre 
Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositi-
onen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen. Die betreffende gemeindliche Investition 
muss deshalb bereits im Haushaltsplan des abgelaufenen Haushaltsjahres veranschlagt worden sein. Anderer-
seits muss mit der Investitionsmaßnahme im abgelaufenen Haushaltsjahr begonnen worden sein bzw. die Maß-
nahme muss fortgesetzt worden sein. Die Gemeinde darf jedoch die Weiterführung der Investitionstätigkeit nicht 
durch neue Investitionsmaßnahmen vornehmen.  
 
Im Zusammenhang mit der gemeindlichen Investitionstätigkeit ist zu beachten, dass in der Zeit der vorläufigen 
Haushaltsführung die Festlegungen der Haushaltssatzung des abgelaufenen Haushaltsjahres über die Aufnahme 
von Krediten für Investitionen (vgl. § 86 Absatz 2 GO NRW) und über den Höchstbetrag für die Aufnahme von 
Krediten zur Liquiditätssicherung (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW) sowie über die Verpflichtungsermächtigungen 
(vgl. § 85 Absatz 2 GO NRW) fortgelten. Diese Ermächtigungen können bei Bedarf noch in Anspruch genommen 
werden, soweit sie nicht vollständig bereits im abgelaufenen Haushaltsjahr benötigt worden sind.  
 
 
1.2 Zu Nummer 2 (Erhebung von Realsteuern): 
 
In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung ist es der Gemeinde möglich, im Rahmen ihrer Finanzmittelbeschaf-
fung auch Realsteuern von den Steuerpflichtigen zu erheben. Zu den Steuersätzen, die von der Gemeinde für 
jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind, gehören die Hebesätze für die Realsteuern, d.h. die Grundsteuer von 
den land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken (Grundsteuer A), die Grundsteuer von weiteren Grund-
stücken (Grundsteuer B) und die Gewerbesteuer vom Ertrag und Kapital. Für die Grundsteuer ist den Gemeinden 
z. B. im Rahmen des Grundsteuergesetzes das Recht eingeräumt worden, Hebesätze festzusetzen. Sie kann 
dazu bestimmen, mit welchem Von-Hundert-Satz des Steuermessbetrages oder des Zerlegungsanteils die 
Grundsteuer erhoben werden soll (vgl. § 25 GrStG).  
 
Es ist dabei der Gemeinde freigestellt, die Festsetzung der Hebesätze für ein Jahr oder mehrere Jahre vorzu-
nehmen. Die Gemeinde kann den Hebesatz jedoch höchstens für den Hauptveranlagungszeitraum der Steuer-
messbeträge festsetzen und muss diesen Beschluss bis zum 30. Juni eines Kalenderjahres fassen (vgl. § 25 
Absatz 2 und 3 GrStG). Diese Festsetzungen müssen immer bezogen auf die einzelnen Realsteuerarten erfol-
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gen. Die Festsetzung gilt zudem immer, auch rückwirkend, für das ganze Haushaltsjahr. In Einzelfällen bedarf es 
ggf. einer Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung, wenn durch die gemeindliche Haushaltssatzung die Hebesät-
ze festgelegt werden. Bei einer mehrjährigen Festsetzung bietet sich vielfach eine eigene Satzung dafür an. 
 
Der Gemeinde ist es in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nur erlaubt, die örtlichen Realsteuern auf der 
Grundlage der Festsetzungen der Haushaltssatzung des abgelaufenen Haushaltsjahres erheben, wenn keine 
eigenständige Steuersatzung besteht. Die Haushaltssatzung besaß im abgelaufenen Haushaltsjahr die notwendi-
ge Rechtsgültigkeit für Steuerfestsetzungen. Sie ist aufgrund der Anwendung des Grundsatzes der Jährlichkeit 
auf das Haushaltsjahr begrenzt und daher mit Ablauf des Haushaltsjahres nicht mehr in Kraft.  
 
Durch die gesetzliche Regelung entfaltet die Festsetzung der Steuersätze aber weiterhin Geltung. In den Fällen, 
in denen im Rahmen der neuen Haushaltssatzung höhere Hebesätze geplant sind, kann eine endgültige und ggf. 
auf das Haushaltsjahr bezogene rückwirkende Festsetzung erst nach In-Kraft-Treten der gemeindlichen Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass nach den steuerrechtlichen Vorschriften 
die endgültige Festsetzung der gemeindlichen Hebesätze vor dem 30. Juni des betreffenden Haushaltsjahres 
erfolgen muss, denn sonst gelten die Hebesätze des Vorjahres weiter. 
 
 
1.3 Zu Nummer 3 (Kredite umschulden): 
 
1.3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die ausdrückliche Regelung, dass in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung auch die Umschuldung von Kredi-
ten zulässig ist, steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Regelung in § 86 Absatz 1 GO NRW, nach 
der von der Gemeinde auch Kredite zur Umschuldung aufgenommen werden dürfen. Diese beiden ausdrückli-
chen Regelungen lassen eine außerordentliche Schuldentilgung durch die Gemeinde in Abhängigkeit vom örtli-
chen Bedarf zu und stellen dabei nicht auf die Bestandskraft der gemeindlichen Haushaltssatzung ab. Dadurch 
wird aber gleichzeitig eine Kreditaufnahme für die ordentliche Tilgung von Schulden ausgeschlossen.  
 
Der Begriff „Umschuldung“ ist im Sinne der Vorschrift als Begründung einer neuen Verpflichtung der Gemeinde 
zur Begleichung einer bestehenden Verpflichtung zu verstehen. Durch den bestehenden Regelungszusammen-
hang mit der haushaltsrechtlichen Vorgabe, dass von der Gemeinde Kredite nur für Investitionen aufgenommen 
werden dürfen, bedeutet eine Umschuldung im Sinne dieser Vorschrift, die Ablösung eines Kredites für Investitio-
nen durch die Aufnahme eines neuen Kredites für Investitionen. Im Rahmen einer solchen Umschuldung können 
von der Gemeinde aber auch mehrere „kleinere“ Kredite für Investitionen zu einem einzigen größeren Kredit zu-
sammengefasst werden.  
 
Durch eine Umschuldung wird i.d.R. das Volumen der Verbindlichkeiten der Gemeinde nicht verändert, sondern 
es werden lediglich die Kreditkonditionen angepasst. Unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit nach § 75 Absatz 1 GO NRW kann insbesondere dann eine Umschuldung in Betracht kommen, 
wenn die neuen Konditionen für die Gemeinde günstiger sind, als die des abzulösenden Kredites. Die Gemeinde 
kann im Rahmen der Umschuldung einen neuen Vertrag mit dem Kreditgeber abschließen, sie kann aber auch 
den Kreditgeber wechseln.  
 
Bei einer Umschuldung kommt jedoch keine Verlängerung der Laufzeit des ursprünglichen Kredites in Betracht, 
denn dieses käme der Neuaufnahme eines Kredites für Investitionen gleich. Die Zahlungen, die im Rahmen der 
Umschuldung von Krediten innerhalb der vorläufigen Haushaltsführung entstehen, müssen in den Finanzplan 
(vgl. § 3 GemHVO NRW) des gemeindlichen Haushaltsplans aufgenommen werden, soweit diese noch nicht 
veranschlagt worden sind. 
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1.3.2 Die Umwandlung kurzfristiger Investitionskredite  
 
In Sonderfällen, in denen die Gemeinde ausschließlich zur vorübergehenden Finanzierung einer Investition einen 
kurzfristigen Kredit aufgenommen hat (Zwischenfinanzierung), weil z. B. ein günstiges Kreditangebot bestand, 
kann ein solcher Kredit auch in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung in einen langfristigen Kredit oder einen 
Annuitätenkredit umgewandelt werden. Ein für Investitionszwecke aufgenommener kurzfristiger Kredit ist nur 
hinsichtlich seiner Laufzeit, aber nicht wegen seines Verwendungszwecks mit einem Kredit zur Liquiditätssiche-
rung vergleichbar. Der für Investitionen aufgenommene kurzfristige Kredit stellt von Anfang an einen haushalts-
mäßig zu behandelnden Kredit dar. Die Einzahlungen aus der Aufnahme dienen daher zur haushaltsmäßigen 
Deckung von investiven Auszahlungen. Sie haben nicht allein den allgemeinen Zweck, fällige Auszahlungen 
durch die Gemeinde zu ermöglichen.  
 
Diese Sachlage bedeutet, dass die Aufnahme eines solchen kurzfristigen Kredites unter die Regelungen einer 
Kreditaufnahme für Investitionen fällt und daher das Volumen auch durch die Kreditermächtigung der gemeindli-
chen Haushaltssatzung erfasst sein muss (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c GO NRW). Die Aufnahme 
des Kredites ist deshalb nicht dem Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung zuzuordnen (vgl. § 89 Ab-
satz 2 GO NRW, der ebenfalls in der gemeindlichen Haushaltssatzung enthalten sein muss (vgl. § 78 Absatz 2 
Nummer 3 GO NRW). Für die tatsächlich von der Gemeinde aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung 
folgt daraus, dass diese Kredite nicht in langfristige Kredite oder Annuitätenkredite umgewandelt werden dürfen. 
Ein solcher Vorgang steht nicht mit dem Begriff „Umschuldung“ in Sinne dieser Vorschrift in Einklang. 
 
 
1.3.3 Die Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
Unter die Zulässigkeit der Kreditaufnahme zur Umschuldung fällt nicht der Mehrbedarf der Gemeinde an Krediten 
zur Liquiditätssicherung (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW), die in der Haushaltssatzung der Gemeinde mit ihrem 
Höchstbetrag festgesetzt werden (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 3 GO NRW). Sofern es im Rahmen der vorläufigen 
Haushaltsführung bei der Gemeinde einer nicht aufschiebbaren Aufstockung des Höchstbetrages bedarf, muss 
dazu örtlich eine Ratsentscheidung herbeigeführt werden. Es fehlt die Entscheidung des Rates über die gemeind-
liche Haushaltswirtschaft durch den Erlass einer Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr.  
 
In unaufschiebbaren Fällen der gemeindlichen Zahlungsverpflichtungen und des daraus entstehenden Bedarfs an 
einem Kredit zur Liquiditätssicherung muss von der Gemeinde geprüft werden, ob dafür eine Dringlichkeitsent-
scheidung in Betracht kommen kann. Eine solche Entscheidung muss in der einzelfallbezogenen örtlichen Ange-
legenheit erforderlich, geeignet und ausreichend sein. Solche Dringlichkeitsentscheidungen kommen i.d.R. für 
alle gemeindlichen Angelegenheiten in Betracht. Sie haben jedoch immer nur einen vorübergehenden Charakter, 
weil sie anschließend dem Rat der Gemeinde zur Genehmigung vorzulegen sind (vgl. § 60 Absatz 1 Satz 3 GO 
NRW). Die grundsätzliche Zulässigkeit einer Dringlichkeitsentscheidung ist auch für die Aufnahme von Krediten 
zur Liquiditätssicherung gegeben. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Aufstockung der Finanzmittel durch Kredite): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Zulässige Kreditaufnahme): 
 
2.1.1 Die Ermittlung des Kreditbedarfs 
 
Im Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung ermöglicht die Vorschrift den Gemeinden in den Fällen, in denen 
die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Finanz-
plans nach Absatz 1 Nummer. 1 der Vorschrift nicht ausreichen, bis zu einem Viertel des Gesamtbetrages der in 
der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite für Investitionen aufzunehmen. Die Bedarfsermittlung 
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vor der Aufnahme von Krediten hat die Gemeinde dabei unter Beachtung des § 77 GO NRW sowie unter Einbe-
ziehung der noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen aus den beiden Vorjahren vorzunehmen. Außer-
dem müssen die Einzahlungen aus den im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung aufgenommenen Krediten 
in den gemeindlichen Haushaltsplan für das betreffende Haushaltsjahr aufgenommen werden, soweit diese dort 
noch nicht veranschlagt worden sind.  
 
In diesem Zusammenhang ist von der Gemeinde zu beachten, dass die Kreditermächtigung der jeweiligen Haus-
haltssatzung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gilt und wenn die Haushaltssatzung für 
das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekanntgemacht wird bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. 
Die Weitergeltung ist jedoch nur in dem Umfang möglich, in dem die Ermächtigungen im abgelaufenen Haus-
haltsjahr noch nicht in Anspruch genommen worden sind. Dabei besteht ein Vorrang der Inanspruchnahme be-
stehender Kreditermächtigungen vor der Genehmigung der Kreditaufnahme durch die Aufsichtsbehörde nach 
dieser Vorschrift. Unter diese Vorschrift fällt jedoch nicht die Erhöhung von gemeindlichen Krediten zur Liquidi-
tätssicherung, die in der Haushaltssatzung der Gemeinde mit ihrem Höchstbetrag festgesetzt werden (vgl. § 78 
Absatz 2 Nummer 3 und § 89 Absatz 2 GO NRW).  
 
 
2.1.2 Der Genehmigungsbedarf 
 
Die gesetzliche Möglichkeit für die Gemeinde, Kredite bis zu einem Viertel des Gesamtbetrages der in der Haus-
haltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite für Investitionen aufzunehmen, aufzunehmen, ist wegen des 
Budgetrechts des Rates der Gemeinde ausdrücklich mit einem Genehmigungserfordernis verbunden worden. Die 
zuständige Aufsichtsbehörde der Gemeinde ist deshalb vor einer Kreditaufnahme im Rahmen der vorläufigen 
Haushaltsführung zu beteiligen, denn die Investitionsentscheidungen der Gemeinde sind in der Regel mit langfris-
tig wirkenden Haushaltsbelastungen verbunden.  
 
Die Gemeinde hat in diesen Fällen zu prüfen, ob ein entsprechender Bedarf für solche Finanzmittel bei der Ge-
meinde besteht. Die Gemeinde muss daher in ihrem Bericht zur Erteilung der Genehmigung darlegen, dass ein 
entsprechender Finanzierungsbedarf für die Fortsetzung von Bauten, für Beschaffungen oder für sonstige Investi-
tionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen 
vorgesehen waren, besteht. 
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Dringlichkeitsliste): 
 
Nach der Vorschrift hat die Gemeinde hat dem Antrag auf Genehmigung der Aufnahme von Krediten für Investiti-
onen eine nach Dringlichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beizufü-
gen. Die Aufsichtsbehörde kann dadurch prüfen, ob die von der Gemeinde vorgesehene Kreditaufnahme unter 
dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft genehmigt werden kann und erforderlich ist. Die Vorla-
ge einer Investitionsliste als Dringlichkeitsliste im Sinne der Vorschrift soll möglichst noch vor Beginn des Haus-
haltsjahres erfolgen.  
 
Die Gemeinde bedarf zuvor des Beschlusses durch den Rat der Gemeinde, da keine vom Rat beschlossene 
Haushaltssatzung besteht, die eine Grundlage für die Investitionstätigkeit der Gemeinde darstellen kann. In der 
Dringlichkeitsliste der Gemeinde sollten auch die sonstigen Deckungsmittel, die jahresbezogen als Einzahlungen 
zur Deckung der von der Gemeinde geplanten Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen, aufgezeigt werden. 
Dadurch wird der notwendige Kreditbedarf der Gemeinde unmittelbar erkennbar und nachvollziehbar wird, denn 
dieser Betrag ist Gegenstand der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.  
 
Die Aufstellung der Dringlichkeitsliste ist von der Gemeinde in eigener Verantwortung vorzunehmen. Sie hat da-
bei einen eigenen Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum und kann je nach den örtlichen Erfordernissen 
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eigene Prioritäten setzen. Die Gemeinde muss in diesem Rahmen aber auch vorrangige rechtliche Pflichten (Ver-
kehrssicherungspflichten, Erfüllung von Auftragsangelegenheiten) sowie gesetzlich pflichtige Maßnahmen (ge-
setzliche Pflichtaufgaben) berücksichtigen. Aus der Reihenfolge der aufgeführten Maßnahmen müssen sich dann 
die von der Gemeinde gewünschte Priorisierung sowie die objektive Notwendigkeit und Dringlichkeit der ge-
meindlichen Investitionsmaßnahmen ergeben. 
 
Bei einer Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung, bei der in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung kein 
Kreditbedarf besteht, entsteht auch kein Genehmigungserfordernis. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit ihrer 
Aufsichtsbehörde und bezogen auf die vorläufige Haushaltsführung bietet es sich aber an, gleichwohl die Auf-
sichtsbehörde über die vorgesehene Fortsetzung von Investitionen und ihre haushaltswirtschaftlichen Folgen zu 
informieren. In diesen Fällen wäre der Aufsichtsbehörde eine Übersicht über die haushaltsjahrbezogenen Investi-
tionsmaßnahmen vorzulegen und ggf. auch über den Stand am Ende des Vorjahres sowie über die daraus für die 
Gemeinde entstehenden Erträge und Aufwendungen berichten.  
 
 
2.3 Zu Satz 3 (Erteilung der Genehmigung): 
 
Die Aufsichtsbehörde soll die Genehmigung zur Kreditaufnahme für gemeindliche Investitionen unter den Ge-
sichtspunkten einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilen. Sie soll dabei insbesondere berücksichtigen, dass 
die Investitionsentscheidungen der Gemeinde regelmäßig mit langfristig wirkenden Haushaltsbelastungen ver-
bunden sind. Dabei ist von der Aufsichtsbehörde auch die von der Gemeinde vorgelegte Aufstellung, in der die 
vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen nach Dringlichkeit aufgezeigt werden, zu berücksichtigen. Dieses 
Gesamtbild kann ein Anlass zu Vorgaben der Aufsichtsbehörde gegenüber der Gemeinde sein. Die Aufsichtsbe-
hörde kann deshalb ihre Genehmigung auch unter Bedingungen und mit Auflagen erteilen. 
 
 
2.4 Zu Satz 4 (Versagung der Genehmigung): 
 
Nach der Vorschrift soll die Aufsichtsbehörde die von der Gemeinde gewünschte Genehmigung für eine Kredit-
aufnahme für Investitionen in der Regel versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungs-
fähigkeit der Gemeinde nicht in Einklang stehen. Dabei gilt es insbesondere zu beurteilen, wie sich die Investiti-
onsentscheidungen der Gemeinde langfristig auf den gemeindlichen Haushalt und auf das Gebot des jährlichen 
Haushaltsausgleichs nach § 75 Absatz 2 GO NRW auswirken. Die Aufsichtsbehörde kann zu dem Schluss ge-
langen, dass eine Genehmigung zur Kreditaufnahme zu versagen ist, weil bei einer Erteilung der Genehmigung 
auch unter ergänzenden Bedingungen und mit Auflagen nicht dem gesetzlichen Erfordernis einer geordneten 
Haushaltswirtschaft in ausreichendem Maße Genüge getan werden kann. 
 
 
3.  Zu Absatz 3 (Haushaltssicherungskonzept und vorläufige Haushaltsführung): 
  
3.01 Fehlende Haushaltssatzung und Haushaltssicherungskonzept 
 
Diese Vorschrift betrifft alle die Gemeinden, die nach § 76 Absatz 1 GO NRW zur Aufstellung eines Haushaltssi-
cherungskonzeptes verpflichtet sind, bei denen aber im neuen Haushaltsjahr noch keine Genehmigung dieses 
Haushaltssicherungskonzeptes durch die Aufsichtsbehörde vorliegt. Die Haushaltssatzung solcher Gemeinden 
durfte deshalb nach § 80 Absatz 5 GO NRW noch nicht bekannt gemacht werden. Diese Gemeinden unterfallen 
daher nicht nur den Regelungen der Absätze 1 und 2 dieser Vorschrift, sondern müssen entsprechend ihrer defi-
zitären Haushaltswirtschaft bzw. einer längerfristigen vorläufigen Haushaltsführung strengere Vorgaben bei der 
Ausführung ihrer Haushaltswirtschaft beachten.  
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Die vorläufige Haushaltsführung als Folge der Nicht-Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes der Ge-
meinde stellt deutlich höhere Anforderungen an das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde als die Be-
wirtschaftung eines Haushalts mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept. Dazu gehört z. B. eine tragfähige 
haushaltswirtschaftliche Kombination aus den Einschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung und den Erfor-
dernissen einer Konsolidierung des gemeindlichen Haushalts zu erreichen.  
 
Solche örtlichen Gegebenheiten haben erhebliche Veränderungen in der Ausführung der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft zur Folge und erfordern auch eine Begleitung durch die Aufsichtsbehörde der Gemeinde. Der 
Umgang mit der vorläufigen Haushaltsführung muss daher bei allen Verantwortlichen darauf ausgerichtet sein, 
dass es keine Alternative zur schnellstmöglichen Wiederherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft gibt, 
die bei einem mehrjährigen Weg nur über ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept führt. Bis die-
ses Ziel erreicht ist, muss die Gemeinde umfangreiche Einschränkungen bei der Gestaltung ihrer Haushaltswirt-
schaft mittragen und umsetzen. 
 
 
3.1 Zu Nummer 1 (Besondere haushaltswirtschaftliche Beschränkungen): 
 
Eine vorläufige Haushaltsführung aus Anlass eines nicht genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes 
muss deshalb erhebliche Einschränkungen in der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft vorsehen, 
um die bestehenden defizitären örtlichen Verhältnisse grundsätzlich und dauerhaft zu beseitigen. Es gilt in dieser 
Zeit für die Gemeinde, zusammen mit der Aufsichtsbehörde zu einem tragfähigen und umsetzbaren Haushaltssi-
cherungskonzept zu kommen, dass unter Beachtung der Vorschriften der §§ 75 und 76 GO NRW einen Weg der 
Gemeinde in nicht mehr beherrschbare haushaltswirtschaftliche Verhältnisse bzw. die Überschuldung verhindert. 
Es muss schnellmöglich die ungeregelte Haushaltswirtschaft beseitigt und ein Umstieg herbeigeführt werden, der 
mittelfristig die geordnete Haushaltswirtschaft und den gesetzlich vorgesehenen jährlichen Haushaltsausgleich 
dauerhaft wieder herstellt.  
 
Die längere Zeit bestehende vorläufige Haushaltsführung muss sowohl von den Verantwortlichen in der Gemein-
de als auch die Öffentlichkeit zum Anlass genommen werden, alle finanzwirksame Entscheidungen über haus-
haltswirtschaftliche Maßnahmen in einen Konsolidierungsrahmen zu stellen und vor deren Ausführung die Not-
wendigkeit anhand objektiver Kriterien zu beurteilen. Dabei ist insbesondere auch vor Ort zu klären, ob in der 
Vergangenheit entstandene Verpflichtungen der Gemeinde heute zu einem scheinbar nicht auflösbaren Konflikt 
zwischen verschiedenen gleichrangigen Rechtspflichten der Gemeinde führen.  
 
Es ist dann zu prüfen, ob und ggf. welche Verpflichtungen aufgegeben oder auf Dritte übertragen werden können, 
denn das Recht zur Weiterführung des gemeindlichen Haushalts im Haushaltsjahr beinhaltet auch die Pflicht für 
die Gemeinde, notwendige Anpassungen nach ihren Erfordernissen vorzunehmen. Bei einer solchen Haushaltssi-
tuation muss von der Gemeinde außerdem festgelegt werden, mit welchen Einschränkungen in der gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft ggf. die örtlichen Probleme beseitigt werden können und auf welche Art und Weise den 
künftigen Belastungen der Gemeinde begegnet werden soll und kann.  
 
Diese Sachlage erfordert, die Rahmenbedingungen für die Weiterführung des Haushalts mindestens für die Zeit 
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung konkret abzustecken und gleichzeitig eine Überwachung der 
Umsetzung (Controlling) vorzunehmen. Es gilt, eine stetige Aufgabenerfüllung auf Dauer auch dadurch zu si-
chern, dass der Weg zur Wiedererlangung eines jährlichen Haushaltsausgleichs eingeschlagen und eingehalten 
wird, geeignete messbare Ziele festgelegt und die Zielerreichung gemessen wird sowie notwendige Sanierungs-
maßnahmen zeitgerecht umzusetzen.        
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3.2 Zu Nummer 2 (Überschreitung des Kreditrahmens): 
 
3.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Nach der Vorschrift kann die in Absatz 2 festgelegte Kreditvorgabe, nach dem die Gemeinde mit Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde höchstens Kredite für Investitionen bis zu einem Viertel des Gesamtbetrages der in der 
Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite aufnehmen darf, bei einer längeren vorläufigen Haushalts-
führung überschritten werden. Die Gemeinde darf die Obergrenze der Kreditaufnahme während der Zeit der vor-
läufigen Haushaltsführung jedoch nur überschreiten, wenn das Verbot der Kreditaufnahme anderenfalls zu einem 
nicht auflösbaren Konflikt zwischen verschiedenen gleichrangigen Rechtspflichten der Gemeinde führen würde. 
Die Aufsichtsbehörde kann auch in diesen Fällen die zu erteilende Genehmigung unter Bedingungen und mit 
Auflagen erteilen.  
 
Diese Vorschrift, die ergänzend zu den Regelungen der Absätze 1 und 2 gilt, bildet daher die Rechtsgrundlage für 
die Genehmigung von gemeindlichen Kreditaufnahmen über die in Absatz 2 der Vorschrift bestimmte Grenze 
hinaus, wenn dafür bei der Gemeinde in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung Bedarf besteht und die Ge-
meinde nicht über ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept verfügt. Eine Kreditgenehmigung, die über eine 
Genehmigung nach Absatz 2 der Vorschrift hinausgeht, darf die Aufsichtsbehörde regelmäßig jedoch erst dann 
erteilen, wenn die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen vom Rat der Gemeinde beschlossen und der Aufsichtsbe-
hörde angezeigt worden ist und die Gemeinde dabei die Genehmigung des beigefügten Haushaltsicherungskon-
zepts beantragt hat.  
 
Die Aufsichtsbehörde kann in solchen Fällen der Kreditgenehmigung von der Gemeinde eine nach Dringlichkeit 
geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen entsprechend der Vorgabe in Absatz 2 
Satz 2 der Vorschrift verlangen. Beim späteren Haushaltsvollzug durch die Gemeinde kann bei einem örtlichen 
Bedarf die Aufsichtsbehörde ggf. den Austausch einzelner Investitionsmaßnahmen und/oder einzelner maßnah-
mebezogener Auszahlungen des Haushaltsjahres (Abweichen von der Planung) zulassen. Dadurch darf sich 
jedoch der genehmigte Rahmen der gemeindlichen Kreditaufnahmen des Haushaltsjahres insgesamt nicht erhö-
hen und es dürfen keine neuen Dauerverpflichtungen von der Gemeinde eingegangen werden, die ein Einhalten 
eines genehmigungsfähigen Kreditrahmens in künftigen Haushaltsjahren gefährden.  
 
 
3.2.2 Die Investitions-Dringlichkeitslisten 
 
Durch die Vorschrift des § 82 Absatz 3 Nummer 2 GO NRW wird keine Obergrenze für die genehmigungsfähige 
Kreditaufnahme der Gemeinde bestimmt. Die Zustimmung kann aber nur im Rahmen einer angemessenen Be-
grenzung der Kreditaufnahme unter Einbeziehung der vorgesehenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 
erfolgen. Die Berechnung des Kreditaufnahmerahmens ist unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 
sachgerecht vorzunehmen. Die Gemeinde hat daher eine Dringlichkeitsliste unter Beachtung des Bruttoprinzips 
und auf der Grundlage der jahresbezogenen Auszahlungen aus ihrer Investitionstätigkeit aufzustellen.  
 
Die Gemeinde hat bei der Aufstellung ihrer nach Dringlichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unauf-
schiebbaren Investitionen ihren Eigenanteil gesondert anzugeben. Sie hat dabei zu beachten, dass im Rahmen 
der Beurteilung des gemeindlichen Kreditbedarfs bestimmte Finanzleistungen Dritter auf den Eigenanteil der 
Gemeinde angerechnet werden, wenn diese Beträge bezogen auf das Haushaltsjahr der Gemeinde zur Verfü-
gung stehen. Zu solchen Finanzleistungen zählen z. B. zweckgebundene Zuwendungen und zwar unabhängig 
davon, ob diese bezogen auf einzelne Projekte oder pauschal der Gemeinde gewährt werden. Die aufgrund des 
GfG gewährte allgemeine Investitionspauschale ist dagegen auch als „Deckung“ des Eigenanteils einsetzbar. 
Beim gemeindlichen Eigenanteil sind zudem auch von der Gemeinde zu erhebende Beiträge zu berücksichtigen. 
Solche Beiträge werden von der Gemeinde z. B. im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen oder Erschließungs-
maßnahmen als Ersatz für den gemeindlichen Aufwand erhoben. 
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4.  Zu Absatz 4 (Längerfristige vorläufige Haushaltsführung): 
 
Die Gemeinden, die aus unterschiedlichen Gründen den Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr bzw. 
das In-Kraft-Treten nicht vornehmen können, und deshalb bei ihnen das Ende der Zeit der vorläufigen Haushalts-
führung nicht absehbar ist bzw. diese schon so weit in das neue Haushaltsjahr hineinreicht, sollen wie Gemein-
den behandelt werden, die sich in der vorläufigen Haushaltsführung befinden, weil ihr Haushaltssicherungskon-
zept nicht den Genehmigungsanforderungen entspricht und daher noch nicht genehmigt worden ist.  
 
Die Vorschrift sieht deshalb vor, dass auch für die Gemeinden die Bestimmungen des Absatzes 3 gelten sollen, 
bei denen nach dem 1. April des Haushaltsjahres noch keine Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr in Kraft 
getreten ist, selbst dann, wenn ein ausgeglichener Haushalt im Entwurf vorliegt, aber vom Rat der Gemeinde 
noch nicht beschlossen worden ist bzw. wegen der fehlenden Bekanntmachung noch nicht in Kraft getreten ist 
(vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW).  
 
In diesen Fällen sollen bei der Gemeinde ebenfalls die haushaltsmäßigen Einschränkungen gelten, wie sie sonst 
nur bei Gemeinden mit einem nicht genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept zum Tragen kommen. 
Zur Klarstellung wird dabei ausdrücklich ergänzt, dass derartige Beschränkungen lediglich bis zur Beschlussfas-
sung über einen ausgeglichenen Haushalt oder bis zur Erteilung der Genehmigung für ein Haushaltssicherungs-
konzept zu beachten sind. In den beiden Fällen wirken sich daher die Beschränkungen bis zur öffentlichen Be-
kanntmachung der Haushaltssatzung aus, denn diese tritt erst danach in Kraft (vgl. § 7 GO Absatz 4 GO NRW).  
 
Diese rechtliche Vorgabe ist auch dann zu beachten, wenn bis zu dem genannten Termin (1. April des Haushalts-
jahres) kein ausgeglichener Haushalt beschlossen worden ist. Die Gemeinden, die unter diese Regelungen fallen, 
müssen entsprechend ihrer nicht hergestellten geordneten Haushaltswirtschaft strenge Vorgaben bei der Weiter-
führung ihrer Aufgaben im bereits begonnenen neuen Haushaltsjahr beachten, die vom Bürgermeister in einer 
örtlichen Dienstanweisung als Ersatz für die noch nicht geltende Haushaltssatzung erlassen werden soll. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 83 
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

 
(1) 1Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unab-
weisbar sind. 2Die Deckung muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. 3Über die Leistung die-
ser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, wenn ein solcher nicht bestellt ist, der Bürger-
meister, soweit der Rat keine andere Regelung trifft. 4Der Kämmerer kann mit Zustimmung des Bürgermeisters 
und des Rates die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen.  
 
(2) 1Sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie 
der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen. 2§ 81 Abs. 2 bleibt 
unberührt. 
 
(3) 1Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann 
zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist. 2Absatz 1 Sätze 3 und 4 und Absatz 2 gel-
ten sinngemäß. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden entsprechende Anwendung auf Maßnahmen, durch die später über- oder außer-
planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können. 
 
 
Erläuterungen zu § 83: 
 
I.  Allgemeines 
 
1. Der Mehrbedarf im Haushaltsjahr 
 
1.1 Die Ermächtigungen im Haushaltsplan 
 
Die jährliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde erfordert eine bindende Grundlage bzw. eine Ermächtigung für 
ihre Ausführung durch die gemeindliche Verwaltung. Diese Grundlage schafft der Rat der Gemeinde im Rahmen 
seines Budgetrechtes durch den jährlichen Erlass einer Haushaltssatzung mit ihren Anlagen (vgl. § 41 Absatz 1 
Buchstabe h i.V.m. § 78 GO NRW). Ein auf der beschlossenen Haushaltsatzung aufbauender gemeindlicher 
Haushalt ist Ausdruck der Finanzhoheit der Gemeinde und der gemeindlichen Selbstverwaltung. Es muss dabei 
von der Gemeinde gewährleistet werden, dass der Haushaltsplan alle Ermächtigungen für die gemeindliche Ver-
waltung enthält, die zur Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr notwendig sind bzw. 
den voraussichtlichen Bedarf abdecken.  
 
Der gemeindliche Haushaltsplan ist daher für die Haushaltsausführung durch die gemeindliche Verwaltung ver-
bindlich (vgl. § 79 Absatz 3 Satz 2 GO NRW). Er muss alle Ermächtigungen und Bewirtschaftungsinformationen 
für das Haushaltsjahr bereitstellen, die für die Ausführung des Haushaltsplans sowie die spätere Haushaltskon-
trolle wichtig sind. Der Haushaltsplan muss auch eine dem Haushaltsjahr vergleichbare detaillierte Übersicht über 
die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in den sich an das Haushaltsjahr an-
schließenden drei Planungsjahren geben. Er stellt somit ein örtliches Programm für die Erledigung der gemeindli-
chen Aufgaben im Haushaltsjahr mit Ausblick auf die Folgejahre dar. Dabei ist zu beachten, dass die im Haus-
haltsplan enthaltenen Ermächtigungen erst dann in Anspruch genommen werden dürfen, wenn die gemeindliche 
Aufgabenerfüllung dieses erfordert. Außerdem ist die Inanspruchnahme der Ermächtigungen zu überwachen (vgl. 
§ 23 Absatz 1 Satz 1 GemHVO NRW). 
 
Für die Beurteilung der Gemeinde, ob überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
entstehen, ist die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen sowie von Einzahlungen und Auszahlungen 
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im gemeindlichen Haushaltsplan maßgebend. Die mit den Haushaltsansätzen verbundene Zwecksetzung im 
Sinne des Grundsatzes der Spezialität der Veranschlagung, die aufgrund der Vorgaben in den §§ 2, 3, 4 und 11 
GemHVO NRW von der Gemeinde näher festgelegt ist, muss in die Beurteilung einbezogen werden. Außerdem 
ist auch nicht die sachliche Bindung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Haushaltspositionen unbeachtlich. Die 
überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entstehen daher bezogen auf die 
einzelnen Positionen im gemeindlichen Haushaltsplan mit den darunter ausgewiesenen Ansätzen. 
 
 
1.2 Die Zwecke der Vorschrift 
 
In diesem Zusammenhang kommt der Vorschrift über die Zulässigkeit von überplanmäßigen und außerplanmäßi-
ge Aufwendungen und Auszahlungen eine Schutzfunktion und Informationsfunktion für den Rat der Gemeinde zu. 
Die gemeindliche Verwaltung soll nicht eigenmächtig über den vom Rat anerkannten und mitgetragenen Haus-
haltsplan hinaus zusätzliche Aufwendungen im Haushaltsjahr entstehen lassen und Auszahlungen leisten. Die 
Schutzfunktion bezieht deshalb vorrangig auf das Budgetrecht des Rates und nicht auf die gemeindlichen Auf-
wendungen und Auszahlungen, die bereits den Haushaltsgrundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
unterliegen. Eine Verpflichtung der Gemeinde gegenüber Dritten als Auslöser von überplanmäßigen und außer-
planmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für die Gemeinde muss der Vorschrift nicht entgegenstehen.  
 
Das Entstehen einer Verpflichtung im Haushaltsjahr erfordert, dass die Gemeinde im Rahmen des dazu i.d.R. 
notwendigen Vorlaufs unmittelbar auch die haushaltswirtschaftlichen Voraussetzungen dafür für das schafft. 
Gleichzeitig ist sie verpflichtet, auch die haushaltsmäßigen Auswirkungen für die folgenden Jahre zu prüfen und 
ggf. in ihre weitere Haushaltsplanung einzubeziehen. In solchen Fällen ist es unerheblich, ob die Verpflichtung 
der Gemeinde gegenüber einem Dritten besteht und auch, ob der Verpflichtung ein rechtlicher Charakter zu-
kommt. Zusätzliche Aufwendungen können dabei auch aus einer Verpflichtung gegen sich selbst bestehen. Eine 
rechtliche Verpflichtung oder die gemeindlichen Aufgaben sind daher kein ausreichender Grund, grundsätzlich 
und eigenmächtig von dem haushaltswirtschaftlichen Rahmen abzuweichen, den der Rat der Gemeinde durch 
seinen Beschluss über die gemeindliche Haushaltssatzung gesetzt hat.  
 
 
1.3 Der Bedarf aus der Haushaltsausführung 
 
Im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde durch die gemeindliche Verwaltung kann sich die 
Notwendigkeit eines Mehrbedarfs bei den im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen ergeben, weil die Ent-
wicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr anders verläuft als nach dem aufgestellten 
Haushaltsplan vorgesehen. Im Laufe des gemeindlichen Haushaltsjahres kann sich ein Bedürfnis für zusätzliche 
haushaltswirtschaftliche Maßnahmen ergeben, sodass die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben zu höheren 
Aufwendungen und/oder Auszahlungen führt. Der Haushaltsplan von der Gemeinde insoweit geändert werden, 
damit die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben erfolgen kann.  
 
Eine Änderung des Haushaltsplans im Laufe eines Haushaltsjahres ist aber grundsätzlich nur durch eine Nach-
tragssatzung nach § 81 GO NRW möglich. Er ist ggf. im Rahmen einer Nachtragssatzung zu ändern, wenn z.B. 
bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositio-
nen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleis-
tet werden müssen (vgl. § 81 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW). Eine Nachtragssatzung ist aber in dem gleichen 
förmlichen Verfahren aufzustellen wie die ursprüngliche Haushaltssatzung der Gemeinde (vgl. § 81 Absatz 1 Satz 
2 GO NRW). Wäre eine solche Vorgehensweise bei jedem Mehrbedarf im Haushaltsjahr erforderlich, dürfte sich 
eine solche Vorgabe erschwerend auf die weitere notwendige Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
auswirken. Die Gemeinde ist deshalb nur bei besonderen haushaltswirtschaftlichen Sachverhalten zum Erlass 
einer gemeindlichen Nachtragssatzung verpflichtet. 
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Für den übrigen Mehrbedarf bei der Haushaltsausführung aufgrund besonderer Bedürfnisse wird durch die Vor-
schrift ein vereinfachtes Verfahren zugelassen. Mit Zustimmung des Kämmerers oder des Bürgermeisters (vgl. 
Regelung in Absatz 1 Satz 3 der Vorschrift) werden zusätzliche haushaltsmäßige Ermächtigungen möglich, um 
höhere Aufwendungen entstehen zu lassen und/oder Auszahlungen leisten zu können, ohne dass es der Aufstel-
lung einer gemeindlichen Nachtragssatzung bedarf. Die überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendun-
gen und/oder Auszahlungen verändern dabei jedoch nicht die betroffenen Haushaltspositionen im gemeindlichen 
Haushaltsplan. Außerdem fallen unter diese Vorschrift nicht die gemeindlichen Aufwendungen und Auszahlun-
gen, die im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung der Gemeinde (vgl. § 82 GO NRW) entstehen. 
 
 
1.4 Die Begriffe „überplanmäßig“ und „außerplanmäßig“ 
 
1.4.1 Der Begriff „überplanmäßig“ 
 
Im gemeindlichen Haushaltsrecht stellen die unter den zutreffenden Haushaltspositionen im Ergebnisplan veran-
schlagten und betragsmäßig festgesetzten Aufwendungen und die im Finanzplan veranschlagten Auszahlungen 
für die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft verbindliche Obergrenzen dar (Planansatz). Der Begriff 
„überplanmäßig“ wird deshalb von dem haushaltsrechtlichen Begriff „planmäßig“ abgeleitet. Als planmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen gelten daher alle Ermächtigungen, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des 
Rates über die Haushaltssatzung im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagt sind.  
 
Als überplanmäßig werden daher gemeindliche Aufwendungen oder Auszahlungen bezeichnet, die über die im 
Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen einschließlich der aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen 
hinausgehen und somit oberhalb des fortgeschriebenen Planansatzes liegen (zusätzliche Ermächtigungen). Der 
Begriff „überplanmäßig“ beinhaltet daher bereits, dass eine Abweichung von den im Haushaltsplan der Gemeinde 
ausgewiesenen bzw. von den auf zulässige Weise fortgeschriebenen Ermächtigungen vorliegt. Er beinhaltet 
auch, dass wegen der erst zu schaffenden Ermächtigung für die entstehenden Aufwendungen und die zu leisten-
den Auszahlungen das Budgetrecht des Rates betroffen ist.  
 
Durch die einzuholende Zustimmung des Kämmerers oder des Bürgermeisters oder des Rates zu über den 
Haushaltsplan hinausgehenden Aufwendungen und Auszahlungen werden zwar die notwendigen (zusätzlichen) 
Ermächtigungen für die gemeindliche Verwaltung zur Leistung der Aufwendungen und Auszahlungen geschaffen, 
die Zustimmung ist haushaltsrechtlich jedoch nicht so weitgehend, dass dadurch die im gemeindlichen Haus-
haltsplan enthaltenen Haushaltspositionen verändert werden. Die überplanmäßigen Aufwendungen und Auszah-
lungen beinhalten deshalb haushaltsmäßig nicht die Möglichkeit zu einer Planfortschreibung des gemeindlichen 
Haushaltsplans. Vielmehr sind die im Haushaltsjahr entstandenen überplanmäßigen Aufwendungen im Plan-/Ist-
Vergleich in der Ergebnisrechnung unter den Ist-Werten zu erfassen und dürfen nicht im fortgeschriebenen Plan-
ansatz enthalten sein (vgl. § 38 Absatz 2 GemHVO NRW). Diese Vorgabe gilt entsprechend für die Erfassung der 
im Haushaltsjahr geleisteten überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan. 
 
 
1.4.2 Der Begriff „außerplanmäßig“ 
 
Im gemeindlichen Haushaltsrecht stellen die unter den zutreffenden Haushaltspositionen im Ergebnisplan veran-
schlagten und betragsmäßig festgesetzten Aufwendungen und die im Finanzplan veranschlagten Auszahlungen 
für die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft verbindliche Obergrenzen dar (Planansatz). Der Begriff 
„außerplanmäßig“ wird deshalb von dem haushaltsrechtlichen Begriff „planmäßig“ abgeleitet. Als planmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen gelten alle Ermächtigungen, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des 
Rates über die Haushaltssatzung im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagt sind.  
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Als außerplanmäßig werden daher gemeindliche Aufwendungen oder Auszahlungen bezeichnet, wenn dafür 
keine Ermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt und keine Ermächtigungen aus dem Vorjahr übertragen 
worden sind, also dafür kein fortgeschriebener Planansatz besteht (neue Ermächtigungen). Der Begriff „außer-
planmäßig“ beinhaltet dabei bereits, dass eine Ergänzung zu den im Haushaltsplan der Gemeinde ausgewiese-
nen bzw. zu den auf zulässige Weise fortgeschriebenen Ermächtigungen erforderlich wird. Er beinhaltet auch, 
dass wegen der erst zu schaffenden Ermächtigung das Budgetrecht des Rates betroffen ist.  
 
Durch die einzuholende Zustimmung des Kämmerers oder des Bürgermeisters oder des Rates zu über den 
Haushaltsplan hinausgehenden Aufwendungen und Auszahlungen werden zwar die notwendigen (zusätzlichen) 
Ermächtigungen für die gemeindliche Verwaltung zur Leistung der Aufwendungen und Auszahlungen geschaffen, 
die Zustimmung ist haushaltsrechtlich jedoch nicht so weitgehend, dass dadurch im gemeindlichen Haushaltsplan 
neue Haushaltspositionen geschaffen werden. Die außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dürfen 
deshalb haushaltsmäßig auch nicht wie eine Planfortschreibung behandelt werden. Vielmehr sind die im Haus-
haltsjahr entstandenen außerplanmäßigen Aufwendungen im Plan-/Ist-Vergleich in der Ergebnisrechnung unter 
den Ist-Werten zu erfassen und dürfen nicht im fortgeschriebenen Planansatz enthalten sein (vgl. § 38 Absatz 2 
GemHVO NRW). Diese Vorgabe gilt entsprechend für die Erfassung der im Haushaltsjahr geleisteten außer-
planmäßigen Auszahlungen im Finanzplan. 
 
 
2. Der Mehrbedarf nach Ablauf des Haushaltsjahres 
  
2.1 Die Feststellung und Erfassung der zusätzlichen Aufwendungen 
 
Im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses sind von der Gemeinde ggf. auch Ereignisse 
aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr zu berücksichtigen, wenn daraus Aufwendungen entstanden sind, die noch 
dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind, z. B. zusätzliche bilanzielle Abschreibungen. Dabei kommt es 
nicht darauf an, ob die Kenntnisse darüber aus dem gemeindlichen Verwaltungshandeln oder aus Beanstandun-
gen der örtlichen Prüfung gewonnen wurden. Derartige gemeindliche Sachverhalte führen i.d.R. nicht zu Verän-
derungen der im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen, sondern sind deshalb als über-
planmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen zu behandeln und in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu 
berücksichtigen. Derartige gemeindliche Aufwendungen dürfen weder in das nächste Haushaltsjahr verschoben 
noch vergleichbar einer Planfortschreibung haushaltsmäßig behandelt werden. 
 
Die Gemeinde hat auch bei solchen überplanmäßigen und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen zu prüfen, ob 
diese Aufwendungen unabweisbar sind. Im Zeitpunkt des gemeindlichen Jahresabschlusses besteht die Unab-
weisbarkeit i.d.R. deshalb, weil derartige Aufwendungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzu-
rechnen sind. Bei der Prüfung des Erfordernisses einer Deckung ist bezogen auf das abgelaufene Haushaltsjahr 
zu berücksichtigen, mit welchem Ergebnis die gemeindliche Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr abschließt. 
Die Deckung kann z. B. dadurch gegeben sein, dass in der gemeindlichen Ergebnisrechnung vor der Erfassung 
der außerplanmäßigen Aufwendungen ein Jahresüberschuss besteht. Das Bestehen der Unabweisbarkeit lässt 
aber auch zu, dass eine Deckung selbst dann angenommen werden kann, wenn ein Jahresfehlbetrag besteht, 
denn den zusätzlichen Aufwendungen bzw. der Erhöhung des Jahresfehlbetrages steht zum Zeitpunkt des Jah-
resabschlusses das gemeindliche Eigenkapital gegenüber.  
 
In den Fällen, in denen zu diesem Zeitpunkt bereits ein Fehlbetrag vorliegt, der sich durch die außerplanmäßigen 
Aufwendungen noch erhöhen wird, ist die Unabweisbarkeit der außerplanmäßigen Aufwendungen besonders zu 
prüfen. Soweit die wirtschaftliche Zurechnung haushaltsmäßig einer gemeindlichen Verpflichtung gleichkommt, 
muss die erforderliche „Deckung“ der Aufwendungen durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfol-
gen. In den Fällen, in denen die „Deckung“ in Form einer Verringerung der allgemeinen Rücklage erfolgt, kann es 
ggf. zu einer Überschreitung der Schwellenwerte des § 76 GO NRW mit den daraus entstehenden Konsequenzen 
für die gemeindliche Haushaltswirtschaft kommen.  
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Die Gemeinde sollte sich daher bemühen, bereits bei der Aufstellung ihrer Haushaltsplanung die bestehenden 
Risiken für ihre Vermögenslage möglichst wirklichkeitsnah einzuschätzen. Die Betrachtung und Bewertung ist 
dabei nicht auf die gemeindlichen Finanzanlagen zu beschränken. Es sind auch die Risiken bei ihren noch nicht 
erfüllten Ansprüchen bzw. Forderungen, z. B. Ausfall- und Beitreibungsrisiken zu bewerten. Soweit absehbar ist, 
dass es ggf. zu einem Verzicht auf gemeindliche Ansprüche bzw. Forderungen im Haushaltsjahr kommen wird, 
sollten die daraus entstehenden Aufwendungen im entsprechenden Umfang bereits im gemeindlichen Ergebnis-
plan veranschlagt werden. Aus solchen örtlichen Gegebenheiten erst im Jahresabschluss entstehende außer-
planmäßige Aufwendungen sollten möglichst ganz oder teilweise vermieden werden. 
 
 
2.2 Das Verfahren im Jahresabschluss 
 
Die Vorschrift sieht vor, dass über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen der Kämmerer, und 
wenn ein solcher nicht bestellt ist, der Bürgermeister entscheidet. Bei erheblichen über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen ist die vorherige Zustimmung des Rates einzuholen. Diese Verfahrensvorgaben gelten auch für 
überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen, die der Gemeinde erst nach Ablauf des Haushaltsjahres 
im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses bekannt werden. In diesen Fällen ist jedoch 
ein gesondertes Verfahren, dass zusätzlich zum Aufstellungsverfahren des gemeindlichen Jahresabschlusses 
durchzuführen wäre, nicht sachgerecht. Der Kämmerer, der Bürgermeister und der Rat der Gemeinde sind be-
reits im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses entsprechend ihrer Entscheidungskom-
petenz verantwortlich tätig, sodass sie dabei den noch dem abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurech-
nenden überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen zustimmen können.  
 
Die Gemeinde sollte daher die beiden gesetzlich bestimmten Verfahren miteinander verknüpfen. Dabei muss für 
die benannten Verantwortlichen der Gemeinde erkennbar und klar sein, dass im Rahmen des gemeindlichen 
Jahresabschlusses auch eine Entscheidung oder eine Zustimmung zu überplanmäßigen und/oder außerplanmä-
ßigen Aufwendungen zu erteilen ist. In den Unterlagen zum gemeindlichen Jahresabschluss müssen deshalb die 
entsprechenden Informationen in geeigneter Form enthalten sein. Die Zusammenführung der Verfahren ist wegen 
der Pflicht des Kämmerers zur Aufstellung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses, der Pflicht des 
Bürgermeisters zur Bestätigung dieses Entwurfs und der Pflicht des Rates zur Feststellung des Jahresabschlus-
ses haushaltsrechtlich als geboten anzusehen (vgl. § 95 Absatz 3 und § 96 Absatz 1 GO NRW). 
 
Die Zusammenführung der Verfahren ist auch sachgerecht, denn der gemeindliche Jahresabschluss muss ein 
zutreffendes Bild über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde vermitteln. Dazu gehört auch eine zutreffende Peri-
odenabgrenzung, sodass im Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses eine gemeindliche Pflicht entste-
hen kann, entstandene Aufwendungen in dem Haushaltsjahr nachzuweisen, dem diese wirtschaftlich zuzurech-
nen sind. Die Vorgabe der Vorschrift über eine „vorherige Zustimmung des Rates“ bei einer Erheblichkeit steht 
dem nicht entgegen, denn der Rat erteilt seine „vorherige“ Zustimmung durch seinen Beschluss. Erst dann steht 
das Jahresergebnis, i.d.R. einschließlich der betreffenden überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendun-
gen, förmlich fest. Die Zusammenführung der Verfahren beschneidet daher keine haushaltsrechtlichen Entschei-
dungskompetenzen der benannten Verantwortlichen der Gemeinde, denn ihnen bleibt gleichwohl das Recht, die 
überplanmäßigen und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen ggf. auch ablehnen. 
 
 
2.3 Kein Mehrbedarf bei den Auszahlungen 
  
Unter Beachtung des für die gemeindlichen Zahlungen geltenden Liquiditätsänderungsprinzips oder Kassenwirk-
samkeitsprinzips können gemeindliche Auszahlungen nach Ablauf des Haushaltsjahres nicht mehr dem abgelau-
fenen Haushaltsjahr zugerechnet werden. Im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses kann daher kein 
Bedarf der Gemeinde mehr bestehen, noch überplanmäßige und/oder außerplanmäßige Auszahlungen dem 
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abgelaufenen Haushaltsjahr zuzurechnen. Die strenge Beschränkung in der gemeindlichen Zahlungsabwicklung 
ergibt sich einerseits aus dem Gebot, im Haushaltsplan nur die voraussichtlich erzielbaren Einzahlungen und die 
voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen zu veranschlagen (vgl. § 11 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
Andererseits ergibt sich die Zuordnung auf daraus, dass die Einzahlungen bei ihrem Eingang bei der Gemeinde 
und die Auszahlungen bei ihrer Leistung durch die Gemeinde erfassen und zu dokumentieren sind (vgl. § 30 
Absatz 1 GemHVO NRW). Die gemeindlichen Zahlungen dürfen daher innerhalb eines Haushaltsjahres weder 
dem vorherigen bereits abgelaufenen Haushaltsjahr noch dem künftigen Haushaltsjahr zugeordnet werden. Ein 
Mehrbedarf bei den Ermächtigungen für Auszahlungen für das abgelaufene Haushaltsjahr kann sich daher nach 
Ablauf des Haushaltsjahres nicht mehr ergeben. 
 
 
2.4 Die Berichtigung von Forderungen 
 
Bei jedem noch nicht erfülltem Anspruch der Gemeinde bzw. bei ihren Forderungen bestehen Risiken, z.B. Aus-
fallrisiken und Beitreibungsrisiken. Bereits im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung müssen daher die 
gemeindlichen Ansprüche bzw. Forderungen hinsichtlich ihres Ausfallrisikos im Haushaltsjahr beurteilt werden. 
Gemeindliche Forderungen, bei denen es an einer Durchsetzbarkeit fehlt, sollen in der geschätzten Höhe des 
Ausfalls möglichst berichtigt werden, soweit sich die Gemeinde für einen Verzicht oder eine langfristige Unterbre-
chung der Verfolgung ihres Anspruches entscheidet (vgl. § 26 GemHVO NRW). Eine Berichtigung gemeindlicher 
Forderungen kann z.B. auch notwendig werden, wenn gesetzliche Änderungen erfolgt sind, die u.U. eine Rück-
wirkung entfalten und dadurch sich auf von der Gemeinde bilanzierte Forderungen auswirken können.  
 
Die Berichtigung einer gemeindlichen Forderung auf den niedrigeren beizulegenden Wert bedeutet für die Ge-
meinde ein Verzicht auf ihre Ansprüche. Daher muss die Durchführung einer bilanziellen Wertberichtung einer-
seits im Zusammenhang mit den haushaltsrechtlichen Vorschriften erfolgen. Es kann sich daher aus den örtlichen 
Verhältnissen heraus ein Bedarf für über- und/oder außerplanmäßige Aufwendungen im gemeindlichen Jahres-
abschluss ergeben.  
 
Andererseits sollen gemeindliche Wertberichtigungen, soweit diese für das Haushaltsjahr vorhersehbar oder 
schätzbar sind, bereits im gemeindlichen Ergebnisplan als Aufwendungen veranschlagt werden. Nach der ge-
meindlichen Praxis dürfen sich Entscheidungen zu über- und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen 
des gemeindlichen Jahresabschlusses nicht vermeiden lassen. Es wird i.d.R. erst zu diesem Zeitpunkt über die 
Vornahme von Wertberichtigungen entschieden, unabhängig davon, ob diese als Einzelwertberichtigungen oder 
als Pauschalwertberichtigungen vorgenommen werden.  
 
 
3. Über- und Außerplanmäßigkeit und Ermächtigungsübertragung  
 
Im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft können Ermächtigungen für über- und außer-
planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erforderlich werden, wenn der Bedarf dafür im Haushaltsjahr als 
unabweisbar einzustufen ist. Jedoch kann sich die haushaltswirtschaftliche Abwicklung dergestalt verändern, 
dass im Zeitpunkt der Auftragsvergabe zwar eine dringende Notwendigkeit für eine über- oder außerplanmäßige 
haushaltswirtschaftliche Ermächtigung bestand, die weitere Entwicklung in der Sache aber anders als geplant 
verlief. In solchen Fällen, in denen das Vorhaben bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht abgeschlossen werden 
kann, gleichwohl aber auch nicht abgebrochen werden kann, bedarf es einer Übertragung der über- oder außer-
planmäßig bereitgestellten Aufwendungen und Auszahlungen, soweit die Ermächtigung noch nicht in Anspruch 
genommen worden ist. 
  
Eine Übertragung der im Haushaltsjahr zusätzlich bereitgestellten Ermächtigungen für über- und außerplanmäßi-
gen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 22 GemHVO NRW bedeutet eine Verschiebung auf einen späte-
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ren Zeitpunkt im nächsten Haushaltsjahr und damit grundsätzlich den Wegfall der anlassbezogen Unabweisbar-
keit und des Bedarfs im Haushaltsjahr. Grundsätzlich besteht daher systembedingt kein Anlass, dringend einge-
forderte und bereitgestellte Ermächtigungen für unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen, die aus unter-
schiedlichen Gründen dann aber nicht in Anspruch genommen wurden, ins folgende Haushaltsjahr zu übertragen. 
Gleichwohl können sich örtlich besondere Fallgestaltungen ergeben, sodass Übertragungen von Ermächtigun-
gen, die für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bereitgestellt wurden, sachgerecht 
und unverzichtbar sind. 
 
Eine Übertragung von über- und außerplanmäßig bereitgestellten Aufwendungen und Auszahlungen kann als 
zulässig angesehen werden, wenn bei der Gemeinde weiterhin ein Bedarf dafür besteht. Diese Ermächtigungs-
übertragung tangiert nicht das Budgetrecht des Rates der Gemeinde, denn nach § 22 GemHVO NRW muss die 
Gemeinde bei einer Ermächtigungsübertragung nicht zwischen planmäßigen und über- oder außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen unterscheiden. Die im Haushaltsjahr zusätzlich bereitgestellten Ermächtigun-
gen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen führen daher bei einer Übertragung eben-
falls zu einer Planfortschreibung der betreffenden Haushaltspositionen im Haushaltsplan für das folgende Haus-
haltsjahr. Auf diese Ermächtigungen findet dann auch die Regel Anwendung, dass die übertragenen Ermächti-
gungen für Aufwendungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde bis zum Ende 
des Haushaltsjahres verfügbar bleiben, in das die Ermächtigungen übertragen wurden (vgl. § 22 Absatz 1 
GemHVO NRW). Die übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben dabei bis zur 
Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (vgl. § 22 Absatz 2 GemHVO NRW). 
 
 
4. Über- oder außerplanmäßige Verfügungsmittel  
 
Zu den Verfügungsmitteln des Bürgermeisters besteht die ausdrückliche haushaltsrechtliche Festlegung, dass 
diese Haushaltsmittel nicht überschritten werden dürfen (vgl. § 15 Satz 2 GemHVO NRW). Die Regelung trägt 
dem Umstand Rechnung, dass die Verfügungsmittel ausschließlich zur dienstlichen Aufgabenerledigung des 
Bürgermeisters oder anderer Verfügungsberechtigter im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen. Ein Mehrbedarf an 
solchen Haushaltsmitteln kann daher nicht damit begründet werden, dass die Verfügungsmittel für Zwecke au-
ßerhalb der Aufgabenerfüllung der Gemeinde in Anspruch genommen werden mussten. Ebenso gilt eine ersatz-
weise Inanspruchnahme für Zwecke, die zwar zum Aufgabenbereich der Gemeinde gehören, für die aber eine 
Veranschlagung im Haushaltsplan nicht enthalten ist, weil z. B. die Veranschlagung übersehen wurde, nicht als 
ausreichend. Ein möglicher Mehrbedarf bzw. eine Erhöhung der Verfügungsmittel innerhalb des Haushaltsjahres 
kann daher auch nicht im Wege der Zulassung überplanmäßiger Aufwendungen erreicht werden. Die im Haus-
haltsplan veranschlagten Verfügungsmittel stellen den einzuhaltenden Rahmen für die Inanspruchnahme der 
Verfügungsmittel durch die dazu Berechtigten dar, sodass eine Verstärkung der Verfügungsmittel nur im Rahmen 
einer Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW möglich ist. 
 
 
5. Über- und Außerplanmäßigkeit bei nicht benötigten Zahlungsmitteln 
 
Die örtliche Vorschrift nach § 31 GemHVO NRW  muss auch Regelungen über die Anlage nicht benötigter Zah-
lungsmittel der Gemeinde enthalten. Die Rahmenbedingungen dafür werden durch die Verpflichtung der Gemein-
de zur Sicherstellung der Liquidität (vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW) sowie zu einer angemessenen Liquiditätspla-
nung (vgl. § 89 Absatz 1 GO NRW) bestimmt. Auf die festzulegenden Regelungen wirken sich sowohl die Art und 
Weise der Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel der Gemeinde als auch die Stelle aus, bei der die Zahlungsmit-
tel angelegt werden. Soweit die Anlage der gemeindlichen Zahlungsmittel in Anlageformen und auf Sonderkonten 
erfolgt, die im Verfügungsbereich der Gemeinde liegen, besteht für die Gemeinde keine Verpflichtung, über das 
Nachhalten der Kontobewegungen hinaus die entstandenen Zahlungsströme auch in der gemeindlichen Finanz-
rechnung zu erfassen. Die Gemeinde bleibt wirtschaftlicher Eigentümer ihrer Zahlungsmittel. Es entsteht für die 
Gemeinde auch keine Auszahlungsverpflichtung gegenüber Dritten, die in der gemeindlichen Finanzrechnung 
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nachzuweisen wäre. In diesen Fällen kann es deshalb auch kein Sachverhalt der Über- oder Außerplanmäßigkeit 
im Sinne der Vorschrift entstehen.  
 
Die Gemeinde kann ihre nicht benötigten Zahlungsmittel aber auch Dritten vorübergehend zur Verfügung stellen, 
z. B. im Rahmen eines Cash-Poolings. Sie kann aber auch andere Anlageformen wählen, wenn dabei die o.a. 
Rahmenbedingungen eingehalten werden. Solche Fälle führen regelmäßig dazu, dass die Gemeinde nicht mehr 
wirtschaftlicher Eigentümer der hingegebenen Zahlungsmittel ist. Diese Sachlage erfordert, dass die Gemeinde 
die getätigten Zahlungen in ihrer Finanzrechnung erfassen muss. Es kann daher der Fall einer über- oder außer-
planmäßigen Auszahlung eintreten, die dann entsprechend der von der Gemeinde getroffenen örtlichen Regelun-
gen haushaltsmäßig abzuwickeln ist. In diesem Zusammenhang sollte die Gemeinde deshalb und wegen der 
oftmals kurzfristigen Entscheidung über die Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel und der möglicherweise ent-
stehenden überplanmäßigen Auszahlungen prüfen, ob die für über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen örtlich 
festgelegten Wertgrenzen auch für diese Sachverhalte brauchbar sind. Für die Fälle der Anlage nicht benötigter 
Zahlungsmittel bei Dritten bietet es sich deshalb an, gesonderte örtliche Rahmenbedingungen in Anlehnung an 
die haushaltsmäßigen Gegebenheiten zu schaffen, wie es die Vorschrift ausdrücklich vorsieht.  
 
 
6. Die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage 
 
Für die Gemeinde ist es zulässig, entstehende Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen und aus Wertminderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage 
zu verrechnen. Derartige Aufwendungen sind in der Weise in die gemeindliche Ergebnisrechnung einzubeziehen, 
dass diese Aufwendungen nachrichtlich nach dem Jahresergebnis anzugeben sind. Diese Aufwendungen berüh-
ren dadurch nicht die Haushaltsplanung, auch wenn die Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung 
von Vermögensgegenständen von der Gemeinde auch nachrichtlich im Ergebnisplan enthalten sein sollen, sofern 
dafür die Voraussetzungen der Veranschlagung erfüllt werden können.  
 
Die Einbeziehung in den Ergebnisplan nach dem Jahresergebnis der Gemeinde bewirkt dabei nicht, dass solche 
Aufwendungen der Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans zugerechnet werden müssen. Die Aufwen-
dungen entstehen nicht im Rahmen des gemeindlichen Haushaltsplans und sollen nicht der laufenden Verwal-
tungstätigkeit der Gemeinde zugerechnet werden. Sie sollen deshalb auch nicht haushaltsmäßig als zusätzlich 
eingestuft und von der Gemeinde als überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne der Vor-
schrift behandelt werden. Die Aufwendungen der Gemeinde, die mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wer-
den können, unterliegen daher auch nicht den Voraussetzungen und dem Zustimmungsverfahren für überplan-
mäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen nach dieser Vorschrift. Diese haushaltsrechtliche Einordnung der 
Verrechnung baut auf der entsprechenden gesetzlichen Entscheidung des Landesgesetzgebers auf, auch wenn 
dieser die Regelung in der Gemeindehaushaltsverordnung verankert hat.  
 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen  
 
1. Zu Absatz 1 (Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Zulässigkeit von über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen): 
 
1.1.1 Der Begriff "Nicht geplant" 
 
Der Rat der Gemeinde hat im Rahmen seines Beschlusses über die gemeindliche Haushaltssatzung die aus 
seiner Sicht für die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr notwendigen Ermächtigungen beschlossen. Er hat damit 
aufgrund der seinem Beschluss vorausgehenden Haushaltsplanung wichtige Eckwerte für die Ausführung der 
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gemeindlichen Haushaltswirtschaft festgesetzt. Im Rahmen der Ausführung kann zwar noch ein Bedürfnis für 
höhere oder neue Aufwendungen und Auszahlungen entstehen, der zugrunde liegende Sachverhalt darf jedoch 
nicht bereits Gegenstand der Haushaltsplanung in Form der gemeindlichen Haushaltssatzung gewesen sein. 
Entsprechend muss von der Gemeinde auch die Möglichkeit der Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung 
geprüft werden,  
 
Den Entscheidungsbefugten für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen steht es in die-
sem Zusammenhang nicht zu, sich über den Weg der Über- und Außerplanmäßigkeit über Entscheidungen des 
Rates hinwegzusetzen. Ein gemeindlicher Sachverhalt, der einen Anlass für über- und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr darstellt, muss daher grundsätzlich unvorhersehbar bzw. im 
Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Haushaltsplans nicht geplant gewesen sein. Eine solche Unvorher-
sehbarkeit kann auch als gegeben angenommen werden, wenn ein gemeindlicher Sachverhalt erst im Laufe des 
Haushaltsjahres eine solche Bedeutung erlangt, dass daraus eine Dringlichkeit hinsichtlich der Umsetzung durch 
die Gemeinde entsteht. 
 
 
1.1.2 Der Begriff "unabweisbar" 
 
Nach der Vorschrift sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie im 
Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft unabweisbar sind. Der Begriff der Unabweisbar-
keit ist vom Gesetzgeber nicht näher definiert worden. Er stellt auf die dringende sachliche Notwendigkeit bzw. 
Eilbedürftigkeit der Umsetzung einer gemeindlichen Maßnahme im Haushaltsjahr ab, bei der eine Verschiebung 
der notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen auf einen späteren Zeitpunkt nicht möglich ist oder wirtschaft-
lich unzweckmäßig wäre. Grundsätzlich bestimmt der Rat der Gemeinde über die Gestaltung der Aufwendungen 
und Auszahlungen, sodass das Vorliegen einer Unabweisbarkeit eine erhebliche Bedeutung für die Ausübung der 
Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen hat. Der Kämmerer oder der 
Bürgermeister sollten daher ihre Entscheidung dazu ausreichend begründen und dokumentieren.  
 
 
1.1.3 Die Ermittlung des Mehrbedarfs 
 
Die Gemeinde muss bei einem Bedarf für über- oder außerplanmäßige Ermächtigungen aufgrund rechtlicher oder 
faktischer Zwänge weder sachlich noch zeitlich eine Handlungsalternative im Haushaltsjahr haben. Im Bedarfsfal-
le ist deshalb sorgfältige Analyse durch die Gemeinde notwendig, um einen Mehrbedarf gegenüber den beste-
henden haushaltsplanmäßigen Ermächtigungen festzustellen und zu belegen. Dafür soll das nachfolgende 
Schema einen Einstieg bieten (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Bedarf für überplanmäßige Ermächtigungen 
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Der Bedarf für überplanmäßige Ermächtigungen 

 
=    noch verfügbare Ermächtigungen 
-     Mehrbedarf 
 
 
=    Bedarf für eine überplanmäßige Ermächtigung 
 

 

Abbildung 89 „Der Bedarf für überplanmäßige Ermächtigungen“ 
 
Die Gemeinde muss bei einem Bedarf für über- oder außerplanmäßige Ermächtigungen aufgrund rechtlicher oder 
faktischer Zwänge weder sachlich noch zeitlich eine Handlungsalternative im Haushaltsjahr haben. Im Bedarfsfal-
le ist deshalb sorgfältige Analyse durch die Gemeinde notwendig, um einen Mehrbedarf gegenüber den beste-
henden haushaltsplanmäßigen Ermächtigungen festzustellen und zu belegen. 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Notwendigkeit einer Deckung der zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen):  
 
1.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Eine wichtige Voraussetzung bei der gemeindlichen Entscheidung über die über- und außerplanmäßigen Auf-
wendungen und Auszahlungen ist, dass in jedem haushaltswirtschaftlichen Einzelfall eine „Deckung“ dafür im 
laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein muss, damit dem gesetzlichen Erfordernis des Haushaltsausgleichs 
ständig Genüge getan und nicht durch zusätzliche Aufwendungen ein nicht geplanter Jahresfehlbetrag in Kauf 
genommen wird. Die Regelung verlangt daher ein flexibles haushaltswirtschaftliches Handeln der gemeindlichen 
Verwaltung in dem durch die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr festgelegten Rahmen. Bei den Verantwort-
lichen in der Gemeinde sollte daher unterjährig ein sachgerechter Gesamtüberblick über die Ausgleichs- bzw. 
Deckungsmöglichkeiten für die möglicherweise entstehenden zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen 
bestehen. Diese Notwendigkeit wird für den Kämmerer z. B. durch die ausdrückliche Festlegung in der Vorschrift, 
dass dieser über die Leistung der zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen als Finanzverantwortlicher und 
"zentrale Stelle" zu entscheiden hat, belegt.  
 
Die Gemeinde hat bei einem entstehenden Mehrbedarf z. B. die Möglichkeit zu prüfen, ob deswegen übertragene 
Ermächtigungen nicht in Anspruch genommenen oder andere vorgesehene Aufwendungen und Auszahlungen 
ausgesetzt werden. Es ist aber auch möglich, Mehrerträge, die im Haushaltsjahr erzielt werden, oder Mehreinzah-
lungen, die im Haushaltsjahr eingehen, für die benötigte „Deckung“ der zusätzlichen Aufwendungen und Auszah-
lungen zu nutzen. Der Grundsatz der Ordnungsmäßigkeit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gebietet daher 
die Prüfung, ob die als Deckung für die zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen vorgesehenen Haus-
haltsmittel nicht bereits an anderer Stelle der gemeindlichen Haushaltswirtschaft genutzt werden oder als De-
ckungsmittel für andere Zwecke vorgesehen sind. In diese Prüfung ist auch die Bewirtschaftung der gemeindli-
chen Budgets einzubeziehen, bei denen die Summe der Aufwendungen für die haushaltsmäßige Bewirtschaftung 
verbindlich ist. Bei zusätzlichen Aufwendungen muss aber gleichwohl auch bei den gemeindlichen Budgets ein 
Zusammenhang mit dem im Haushaltsplan dafür enthaltenen Haushaltspositionen bestehen oder hergestellt 
werden.  
 
Die Vorgabe einer unmittelbaren Deckung dient dabei dem Budgetrecht des Rates, der durch die gemeindliche 
Haushaltssatzung einen einzuhaltenden Rahmen für die Ausführung der Haushaltswirtschaft unter Berücksichti-
gung der jährlichen Haushaltsausgleichsverpflichtung beschließt. Es bietet sich in besonderen Fällen ggf. auch 
eine „freiwillige“ Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW an, um die bereits „veraltete“ Haushaltssatzung der aktu-
ellen haushaltswirtschaftlichen Entwicklung und Haushaltsplanung der Gemeinde anzupassen, bevor zusätzliche 
bzw. über die Ermächtigungen im Haushaltsplan hinausgehende Aufwendungen von der Gemeinde geleistet 
werden, z. B. um gemeindliche Rechtspflichten zu erfüllen. Sofern solche Rechtspflichten im Haushaltsjahr neu 
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entstehen, muss das Eingehen der Verpflichtungen durch die Gemeinde in Einklang mit ihren haushaltsmäßigen 
Möglichkeiten für das Haushaltsjahr stehen.  
 
In den Fällen, in denen gemeindliche Rechtspflichten unvorhersehbar entstehen, und die Gemeinde vor deren 
Erfüllung keine Möglichkeit mehr hat, die haushaltsmäßigen Voraussetzungen dafür zu schaffen, sollte die Ent-
scheidung über die Leistung der zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen vom Rat getroffen werden, auch 
wenn im Einzelfall dieser Mehrbedarf ggf. tatsächlich nicht erheblich im Sinne der sonst notwendigen Einholung 
der vorherigen Zustimmung des Rates ist. Nach Ablauf des Haushaltsjahres weist der im gemeindlichen Jahres-
abschluss in den Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen enthaltene Plan-/Ist-Vergleich dann zwar 
regelmäßig den entstandenen Mehrbedarf an Aufwendungen und Auszahlungen aus, gleichwohl führt die gesetz-
lich erforderliche Deckung im Haushaltsjahr nicht dazu, dass in diesem rechnungsmäßigen Vergleich zwischen 
dem Plan-Wert und dem Ist-Wert keine Differenz, z. B. aus anderen haushaltswirtschaftlichen Gründen, mehr 
bestehen kann.  
 
 
1.2.2 Die Deckung im Einzelfall 
 
Bei einer ordnungsmäßigen Abwicklung und Entscheidung über die Einzelfälle von über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen muss von der Gemeinde gesichert sein, dass eine Deckung der zusätzlichen Aufwendungen und 
Auszahlungen im Zeitpunkt der Entscheidung gewährleistet ist. Sie muss dabei im Haushaltsjahr sicherstellen, 
dass die „Deckungsmittel“ tatsächlich für den vorgesehenen Zweck verfügbar sind. Es ist daher nicht als ausrei-
chend anzusehen, wenn die Deckung erst zu einem späteren Zeitpunkt im Haushaltsjahr hergestellt wird, auch 
wenn die Vorschrift die Gewährleistung der Deckung "nur" im laufenden Haushaltsjahr fordert. Diese gesetzliche 
Regelung lässt dabei jedoch nicht zu, die Deckung erst im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jahresab-
schlusses, also nach Ablauf des Haushaltsjahres, herzustellen.  
 
Bei der Herstellung der Deckung für zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen darf das gesetzliche Gebot 
über den jährlichen Haushaltsausgleich nicht außer Betracht bleiben (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW). Die Entschei-
dung über eine Deckung der zusätzlichen Aufwendungen darf daher nicht zu einem Jahresfehlbetrag in der ge-
meindlichen Ergebnisrechnung führen. Diese Vorgabe gilt in jedem Einzelfall, auch wenn bei ausreichender De-
ckung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, z. B. durch Mehrerträge, der Haushaltsausgleich im 
Grundsatz nicht unmittelbar beeinflusst wird. Die Gemeinde darf die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen 
und Auszahlungen zudem haushaltsmäßig nicht auf eine produktbezogene oder produktgruppenbezogene "Ge-
samtdeckung" beziehen oder entsprechend herstellen. Sie muss auch nicht im Rahmen des gemeindlichen Jah-
resabschlusses eine solche „Gesamtdeckung“ innerhalb des Haushalts oder der produktorientierten Teilpläne als 
"Deckung innerhalb des Haushaltsjahres" nachweisen.  
 
 
1.2.3 Die Deckung bei einem geplanten Jahresfehlbetrag 
 
Bei einem im gemeindlichen Ergebnisplan (vgl. § 2 GemHVO NRW) ausgewiesenen negativen Jahresergebnis 
darf durch die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen das geplante Defizit nicht vergrößert werden. Diese 
Vorgabe entspricht der Grundregel, dass das gesetzliche Gebot über den jährlichen Haushaltsausgleich bei der 
Herstellung der Deckung für zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen nicht außer Betracht bleiben darf (vgl. 
§ 75 Absatz 2 GO NRW). Die Gemeinde muss daher ggf. auf überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwen-
dungen verzichten, wenn nicht durch einen Verzicht auf geplante Aufwendungen an anderer Stelle ihres Haus-
halts bzw. Ermächtigungen die Deckung des Mehrbedarfs hergestellt werden kann.  
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1.3 Zu Satz 3 (Entscheidungsbefugnisse): 
 
1.3.1 Die Entscheidungsbefugnis des Kämmerers 
 
Die Regelungen über den Umgang mit überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlun-
gen bei der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sollen zum flexiblen Handeln in der gemeindlichen 
Verwaltung beitragen, aber auch bewirken, dass der Rat der Gemeinde nicht in allen Fällen einer dringenden 
Abweichung vom gemeindlichen Haushaltsplan mit der Sache befasst wird. Die Vorschrift sieht daher für notwen-
dige Planabweichungen eine Entscheidungsbefugnis für den Kämmerer vor, weil solche Abweichungen im 
Grundsatz immer finanzwirtschaftliche Auswirkungen haben.  
 
Mit der Entscheidung des Kämmerers über die Leistung von überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwen-
dungen oder Auszahlungen wird die ansonsten notwendige Ermächtigung im gemeindlichen Haushaltsplan er-
setzt. Eine solche haushaltsmäßige Ermächtigung kann ggf. aber auch im Rahmen einer Nachtragssatzung nach 
§ 81 GO NRW durch die Einbeziehung der bereits durch den Kämmerer ausgesprochenen Ermächtigungen in 
den Nachtragshaushaltsplan nach § 10 GemHVO NRW nachgeholt werden. Im örtlichen Einzelfall kann die Ent-
scheidungsbefugnis aber auch dem Rat zu stehen.  
 
 
1.3.2 Die Entscheidungsbefugnis des Bürgermeisters 
 
Nach der Vorschrift entscheidet über die Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen der Bürgermeister, wenn ein Kämmerer nicht bestellt ist, und der Rat der Gemeinde keine 
andere Regelung getroffen hat. Bei der Gemeinde kann ein vom Bürgermeister bestellter oder ein beauftragter 
Kämmerer tätig sein, denn nur in kreisfreien Städten ist ein vom Rat gewählter Beigeordneter zum Kämmerer zu 
bestellen (vgl. § 71 Absatz 4 GO NRW). In den Fällen, in denen in der Gemeinde ein bestellter Kämmerer tätig 
ist, hat dieser die Zuständigkeit und das Recht, alle Aufgaben durchzuführen, die durch die Gemeindeordnung 
und die Gemeindehaushaltsverordnung dem Kämmerer zugewiesen sind. Soweit der Kämmerer vom Bürger-
meister beauftragt worden ist, stehen ihm aufgrund der Regelung „soweit er nicht bestellt ist“, nicht die Rechte 
eines vom Bürgermeister bestellten Kämmerer zu (vgl. § 83 GO NRW und § 24 GemHVO NRW).  
 
Eine Entscheidung über überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ist als eine 
organgleiche Handlung zu bewerten. Der Bürgermeister sollte daher bei einem Kämmerer klarstellen, ob er die-
sen im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften bestellt oder beauftragt hat. Soweit der Bürgermeister keine 
dahingehenden Festlegungen getroffen trifft, ist regelmäßig von der Bestellung eines Kämmerers auszugehen, 
denn der Bürgermeister hätte ansonsten wichtige haushaltsmäßige Entscheidungsbefugnisse nicht übertragen. 
Wenn ein Kämmerer lediglich beauftragt worden ist, obliegt die Entscheidungsbefugnis über überplanmäßige und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dem Bürgermeister.  
 
 
1.3.3 Die Entscheidungsbefugnis des Rates 
 
Nach der Vorschrift hat der Rat der Gemeinde die Möglichkeit, die gesetzliche Zuständigkeit des Kämmerers 
sowie des Bürgermeisters über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
zu entscheiden, an sich zu ziehen. Der Kämmerer oder der Bürgermeister soll nach der Vorschrift von ihrem 
Recht der Entscheidungsbefugnis dann Gebrauch machen können, soweit der Rat keine andere Regelung dazu 
getroffen hat. Dem Rat obliegt sowohl die Rechtsetzung in gemeindlichen Angelegenheiten als auch die Erledi-
gung von Verwaltungsaufgaben, auch wenn er wegen der Vielzahl der gemeindlichen Geschäftsvorfälle nicht in 
allen Verwaltungsangelegenheiten selbst durch Beschluss entscheiden kann. Die Regelung soll daher bewirken, 
dass das Budgetrecht des Rates im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft so wenig wie 
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möglich eingeschränkt wird. Außerdem soll die Regelung über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen nicht der Allzuständigkeit des Rates nach § 41 Absatz 1 GO NRW entgegenstehen. 
 
Es ist deshalb örtlich zu entscheiden, ob der Rat der Gemeinde eine andere Regelung über die Entscheidungsbe-
fugnis über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen als gesetzlich vor-
gesehen, treffen soll. Soweit von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, ist nach der Vorschrift zu be-
rücksichtigen, dass der Rat die Entscheidungsbefugnis nur auf sich zurückholen oder einer anderen Stelle in 
seinem Zuständigkeitsbereich, z.B. dem Finanzausschuss nach § 57 Absatz 2 GO NRW, übertragen kann. Dem 
Rat der Gemeinde steht es daher nicht zu, eine Stelle innerhalb der gemeindlichen Verwaltung als „andere Stelle“ 
im Sinne der Vorschrift zu beauftragen, denn in einem solchen Fall würde er in das Organisationsrecht des Bür-
germeisters eingreifen (vgl. § 62 GO NRW). Eine Beauftragungsbeschränkung besteht auch in dem Fall, dass der 
Rat in kreisfreien Städten den Geschäftskreis des Kämmerers als Beigeordneter festzulegen hat (vgl. § 73 Absatz 
1 Satz 2 GO NRW).  
 
Im Falle einer vom Rat zu treffenden anderen Regelung über die Entscheidungsbefugnis über die Leistung von 
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bietet es sich an, diese als Satzungsregelung zu behandeln, denn 
dieses stellt eine gemeindliche Angelegenheit dar, die in der gemeindlichen Hauptsatzung, die von der Gemeinde 
zu erlassen ist, verankert werden kann (vgl. § 7 Absatz 3 GO NRW). Diese Abgrenzung ist sachgerecht und steht 
in Einklang mit dem allgemeinen Übertragungsrecht des Rates nach § 41 Absatz 2 GO NRW. Außerdem ist zu 
berücksichtigen, dass in den Fällen, in denen der Rat eine andere Regelung im Sinne der Vorschrift trifft, gleich-
zeitig dem Bürgermeister die ihm gesetzlich zugestandene Entscheidungsbefugnis entzogen wird.  
 
 
1.4 Zu Satz 4 (Delegationsbefugnis des Kämmerers): 
 
Nach der Vorschrift kann der Kämmerer mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Rates der Gemeinde seine 
Entscheidungsbefugnis über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszah-
lungen auf andere Bedienstete übertragen. Die Flexibilität des verwaltungsmäßigen Handelns sowie die eigen-
verantwortliche Haushaltsbewirtschaftung der Gemeinde werden durch diese Delegationsbefugnis verstärkt. 
Insbesondere wenn bei der Gemeinde eine durchgängige Budgetbildung unter Einbindung der Verantwortlichkei-
ten in der gemeindlichen Verwaltung besteht, kann es örtlich sachgerecht sein, einen gesonderten Befugnisrah-
men unter Einbeziehung der Geschäftskreise der Beigeordneten festzulegen, der die Budgetbildung zur Haus-
haltsbewirtschaftung berücksichtigt (vgl. § 73 GO NRW).  
 
Eine Übertragung der Entscheidungsbefugnis über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Auf-
wendungen und Auszahlungen vor Ort kann daher ein Teil der Budgetregeln der Gemeinde sein. Solche Regeln 
könnten auch, wenn sie grundsätzlich für alle Budgets gelten sollen, auch in der Haushaltssatzung der Gemeinde 
verankert werden. Damit werden für den Rat, aber auch für die anderen Adressaten der jährlichen Haushaltswirt-
schaft der Gemeinde, die Verantwortlichkeiten transparent und nachvollziehbar. Soweit der Kämmerer von seiner 
Delegationsbefugnis Gebrauch macht, hat er zu beachten, dass dadurch nicht der gesetzlich bestimmte Haus-
haltsausgleich sowie die Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung gefährdet wird, sodass vor Ort für 
ausgewählte Sachverhalte zu prüfen ist, ob ggf. Zustimmungsvorbehalte für den Kämmerer notwendig sind und 
ob und wie unterjährige Kontrollen erfolgen sollen.  
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2. Zu Absatz 2 (Zustimmung des Rates bei Erheblichkeit) 
 
2.1 Zu Satz 1 (Beteiligung des Rates): 
 
2.1.1 Die Festlegung der „Erheblichkeit“ 
 
Die Regelung in der haushaltsrechtlichen Vorschrift, dass überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen der Gemeinde, wenn sie erheblich sind, der vorherigen Zustimmung des Rates bedürfen, stellt 
eine Ausprägung des Budgetrechts des Rates der Gemeinde dar. Für diese Mitwirkungspflicht des Rates ist vom 
Landesgesetzgeber kein allgemeingültiger Maßstab festgelegt, sondern der Begriff „erheblich“ als Abgrenzungs-
kriterium verwendet worden. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff ist von der Gemeinde unter Berücksichtigung der 
örtlichen Verhältnisse näher auszugestalten. Aus dem haushaltsmäßigen Zusammenhängen ist dafür ableitbar, 
dass bei der Ausfüllung dieses Begriffes das Verhältnis der vorgesehenen überplanmäßigen oder außerplanmä-
ßigen Aufwendungen oder Auszahlungen zu der jeweils betroffenen Haushaltsposition als wichtigster Tatbestand 
zu berücksichtigen ist. Diese Betrachtung wird am ehesten den jeweiligen gemeindlichen Verhältnissen gerecht. 
Die Möglichkeit für die Gemeinde, den Begriff „erheblich“ selbst auszugestalten, stärkt die Eigenverantwortung 
der Gemeinde für ihr haushaltswirtschaftliches Handeln.  
 
Die in der Vorschrift enthaltenen Regelungen stellen abstimmungsbedürftige Sachverhalte dar. So erfordert z.B. 
die örtliche Ausgestaltung des unbestimmten Rechtsbegriffs „erheblich“ die Zustimmung des Rates der Gemeinde 
als auch der gemeindlichen Verwaltung. Die Notwendigkeit dazu wird auch dadurch deutlich, dass die anderen 
geringeren überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu 
bringen sind. Die abstimmungsbedürftigen Sachverhalte, einschließlich der Abgrenzung der örtlichen Erheblich-
keit, erfordern eine „gemeinsame“ Entscheidung vom Rat und der gemeindlichen Verwaltung. In diesem Zusam-
menhang kann z.B. auch eine Festlegung in der jährlichen Haushaltssatzung nach § 78 GO NRW sachgerecht 
sein. Die örtliche Haushaltssatzung kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf gemeindliche Aufwendungen 
und Auszahlungen beziehen (vgl. § 78 Absatz 2 Satz 2 GO NRW). 
 
 
2.1.2 Die Zustimmung des Rates 
 
2.1.2.1 Die vorherige Zustimmung 
 
Die erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen tangieren oftmals 
die Ziele und Zwecke der im Haushaltsplan enthaltenen und durch den Rat der Gemeinde erteilten Ermächtigun-
gen. Zu den gesetzlich festgelegten Pflichten gehört deshalb, dass vorgesehene überplanmäßige und außer-
planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die erheblich im Sinne der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
sind, der vorherigen Zustimmung des Rates bedürfen.  
 
Für die Abgrenzung der Erheblichkeit und damit für das Zustimmungserfordernis ist in der Vorschrift kein konkre-
ter Maßstab festgelegt worden. Es muss daher von der Gemeinde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhält-
nisse eine sachgerechte Anwendung des Begriffs „erheblich“ festgelegt werden. Die gemeindliche Verwaltung soll 
dabei eine geeignete Festlegung in gemeinsamer Verantwortung mit dem Rat treffen. In diesem Zusammenhang 
ist auch die zeitliche Handhabung der Einholung der Zustimmung zu klären, z.B. im Falle einer besonderen Dring-
lichkeit oder letztmalig im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses.  
 
 
2.1.2.2 Die Zustimmung durch eine Dringlichkeitsentscheidung  
 
In Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Rates der Gemeinde unterliegen und bei denen die Entschei-
dung darüber nicht rechtzeitig möglich ist oder nicht aufgeschoben werden kann, weil sonst erhebliche Nachteile 
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oder Gefahren für die Gemeinde entstehen können, kann ggf. der Bürgermeister zusammen mit einem Ratsmit-
glied über die gemeindliche Angelegenheit entscheiden (vgl. § 60 Absatz 1 GO NRW). Eine derartige Dringlich-
keitsentscheidung kann für alle gemeindlichen Angelegenheiten in Betracht kommen, insbesondere als Entschei-
dung in Einzelfällen.  
 
In Ausnahmefällen können auch erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen der Gemeinde so dringlich sein, dass für die Einholung der vorherigen Zustimmung des Rates seine 
nächste Sitzung nicht abgewartet werden kann. In solchen eilbedürftigen Fällen bietet es sich an, dass der Bür-
germeister zusammen mit einem Ratsmitglied eine Entscheidung trifft, um das notwendig gewordene haushalts-
wirtschaftliche Handeln der Gemeinde zeitnah zu ermöglichen. Eine solche Entscheidung hat wie alle Dringlich-
keitsentscheidungen jedoch nur einen vorübergehenden Charakter und ist sind dem Rat der Gemeinde anschlie-
ßend zur Genehmigung vorzulegen (vgl. § 60 Absatz 1 Satz 3 GO NRW).  
 
 
2.1.2.3 Die Zustimmung im Jahresabschluss 
 
Im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses kann sich oftmals erst ergeben, dass weitere 
Aufwendungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzurechnen sind. Diese überplanmäßigen und/oder außer-
planmäßigen Aufwendungen sind dann auch in die gemeindliche Ergebnisrechnung aufzunehmen. In solchen 
Fällen wäre es jedoch nach der Vorschrift erforderlich, vor deren Einbeziehung in die Ergebnisrechnung erst die 
Zustimmung des Rates dazu einzuholen und danach das Aufstellungsverfahren für den gemeindlichen Jahresab-
schluss weiter zu betreiben. In solchen Fällen ist der Rat der Gemeinde in seiner Funktion sowohl im Zustim-
mungsverfahren wie auch im Aufstellungsverfahren gleichermaßen betroffen. Es bietet sich daher für die Ge-
meinde an, die beiden gesetzlich bestimmten Verfahren miteinander zu verknüpfen. Die Zusammenführung der 
Verfahren ist sachgerecht und zweckmäßig. Der Rat muss dazu im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlus-
ses darüber unterrichtet werden, dass er auch eine „gesonderte“ Zustimmung zu den entstandenen überplanmä-
ßigen und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen gibt.  
 
In einer geeigneten Übersicht sollte dem Rat im Rahmen der Jahresabschlussunterlagen aufgezeigt werden, zu 
welchen im Haushaltsjahr entstandenen erheblichen überplanmäßigen und/oder außerplanmäßigen Aufwendun-
gen er noch seine Zustimmung geben muss. In solchen Fällen kann sich z.B. eine Erweiterung des Plan-/Ist-
Vergleichs in der gemeindlichen Ergebnisrechnung anbieten, in dem der Differenzbetrag weiter anlassbezogen 
aufgegliedert wird. Der Umfang der betreffenden überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen muss 
dadurch insgesamt erkennbar und nachvollziehbar sein, gleichzeitig aber auch erläutert werden. Soweit eine 
solche Darstellung in den Teilrechnungen erfolgt, sollte durch eine zusammenfassende zusätzliche Darstellung 
auch ein Überblick über das Gesamtvolumen der erheblichen überplanmäßigen und/oder außerplanmäßigen 
Aufwendungen gegeben werden. Mit solchen Informationen wird es dem Rat ermöglicht, seine Zustimmung zu 
solchen Aufwendungen in die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses einzubeziehen. 
 
 
2.1.3 Die Erfüllung der Unterrichtungspflicht 
 
Zu den gesetzlich festgelegten Unterrichtungspflichten gegenüber dem Rat der Gemeinde gehört, dass über-
planmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nicht erheblich sind, dem Rat zur 
Kenntnis zu geben sind (vgl. § 83 Absatz 2 GO NRW). Für die Abgrenzung zwischen dem Zustimmungsbedürfnis 
des Rates bei erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und der 
Unterrichtungspflicht ist in der Vorschrift kein Maßstab festgelegt worden. Aus dem haushaltsmäßigen Zusam-
menhang kann dazu abgeleitet werden, dass der Begriff „nicht erheblich“ immer in einem Verhältnis der vorgese-
henen überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen zu der jeweils betroffenen 
Haushaltsposition im gemeindlichen Haushaltsplan steht. Die Gemeinde hat diesen Sachverhalt unter Berück-
sichtigung der örtlichen Verhältnisse näher auszugestalten.  
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Diese örtliche Ausgestaltung sollte in Abstimmung mit dem Rat der Gemeinde erfolgen, denn die Vorgabe, dass 
die nicht erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur 
Kenntnis zu bringen sind, entlässt die gemeindliche Verwaltung nicht aus der „gemeinsamen“ haushaltswirtschaft-
lichen Verantwortung, die zusammen mit dem Rat zu tragen ist. In die Abstimmung über die Festlegung der Er-
heblichkeit sollte daher auch die Unterrichtungspflicht über die unterhalb der Erheblichkeitsschwelle liegenden 
überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen einbezogen werden. Unter Berück-
sichtigung der Bedeutung und dem Auftreten von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen kann die Gemeinde ggf. auch zwischen unterjährigen Informationen und einer gesonderten Unter-
richtung im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses unterscheiden.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Verweis auf § 81 GO NRW): 
 
Der Verweis in der Vorschrift „§ 81 Absatz 2 GO NRW bleibt unberührt“ soll gewährleisten, dass trotz einer vorhe-
rigen Zustimmung des Rates bei erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen auf die Aufstellung einer Nachtragssatzung nicht verzichtet werden kann. Soweit dabei ein örtlicher 
haushaltswirtschaftlicher Sachverhalt vorliegt, der die Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung einer Nachtragssat-
zung auslöst, muss die Gemeinde entsprechend handeln. Die Gemeinde hat z.B. unverzüglich eine Nachtrags-
satzung zu erlassen, wenn von der Gemeinde bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder 
Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder 
Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Eine gemeindliche Nachtragssatzung ist 
aber auch dann zu erlassen, wenn von der Gemeinde Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen 
geleistet werden sollen.  
 
Derartige haushaltswirtschaftliche Gegebenheiten führen zu Veränderungen der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft im Haushaltsjahr und werden als so schwerwiegend betrachtet, dass das zu erreichende Gesamtbild der 
jahresbezogenen Haushaltswirtschaft bzw. die geplante wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde nicht mehr mit 
der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung in Einklang steht. In solchen Fällen wird es daher als unerlässlich 
angesehen, dass von der Gemeinde eine Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung aufzustellen und zu beschlie-
ßen ist. Die Gemeinde darf dann ohne eine beschlossene Nachtragssatzung nicht die Aufwendungen entstehen 
lassen oder die Auszahlungen leisten, deren Bedarf zur Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung einer Nachtragssat-
zung führt. Sie hat zuvor eine Nachtragssatzung unverzüglich aufzustellen und kann diese nicht auf einen belie-
bigen späteren Zeitpunkt verschieben. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Deckung für mehrjährige Investitionen): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Überplanmäßige Auszahlungen und fortgesetzte Investitionen): 
 
3.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht gewährt der Gemeinde bei der haushaltswirtschaftlichen Umsetzung von Inves-
titionsmaßnahmen einen weiten Spielraum. Gleichwohl können trotz sorgfältiger Haushalts- und Bauplanung 
unvorhersehbare Ereignisse zu Änderungen bei einer begonnenen Investitionsmaßnahme und zu einem Bedarf 
zur Leistung von gemeindlichen Auszahlungen führen, die nach der Haushaltsplanung erst in einem späteren 
Haushaltsjahr erfolgen sollten. In solchen Fällen ist vielfach eine Änderung der gemeindlichen Haushaltsplanung 
durch den Erlass einer Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW durch die Gemeinde zu aufwändig, um eine ent-
sprechende Anpassung im gemeindlichen Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres herbeizuführen.  
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Durch die Vorschrift werden deshalb überplanmäßige Auszahlungen für gemeindliche Investitionen ausdrücklich 
für zulässig erklärt, auch wenn ihre Deckung erst im folgenden Haushaltsjahr gewährleistet ist. Sie können ggf. 
auch bereits im gemeindlichen Finanzplan für das neue Haushaltsjahr veranschlagt worden sein (Haushaltsvor-
griff). Eine Voraussetzung für solche gemeindliche Auszahlungen ist jedoch immer, dass es sich um einen Mehr-
bedarf für die Fortsetzung einer laufenden Investitionsmaßnahme der Gemeinde handeln muss.  
 
Im Rahmen eines solchen Haushaltsvorgriffs sind jedoch keine außerplanmäßigen Auszahlungen für noch anste-
hende gemeindliche Investitionen zulässig. Sie unterliegen dem Verfahren nach Absatz 1 der Vorschrift. Im Wege 
dieser Vorschrift werden auch keine Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen ermöglicht, die noch nicht im 
gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagt worden sind. Solche Maßnahmen führen zu neuen investiven Auszah-
lungen, wenn die gemeindlichen Investitionen noch im Haushaltsjahr begonnen werden sollen. Sie lösen die 
Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung einer Nachtragssatzung aus (vgl. § 81 Absatz 2 Nummer 3 GO NRW).  
 
 
3.1.2 Die Deckung überplanmäßiger Auszahlungen für Investitionen 
 
Bei Investitionsmaßnahmen der Gemeinde, für die im gemeindlichen Finanzplan bereits Auszahlungen veran-
schlagt worden sind, und die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch 
dann zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist (Haushaltsvorgriff). Mit dieser Vor-
schrift wird der Gemeinde die Möglichkeit gegeben, bei Bedarf die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für 
die erst im folgenden Haushaltsjahr die notwendigen Ermächtigungen verfügbar wären, in das Haushaltsjahr 
vorzuziehen. Es wird dabei eine entsprechende Deckung fiktiv unterstellt, denn wäre haushaltsmäßig erst im 
Folgejahr tatsächlich gegeben. In solchen Fällen erfolgt mit der investiven Auszahlung regelmäßig eine Vermö-
gensänderung bei der Gemeinde, denn der Auszahlung kann z. B. eine Anlage im Bau als gemeindlicher Vermö-
gensgegenstand gegenüberstehen.  
 
Die Möglichkeit, bei investiven Fortsetzungsmaßnahmen entsprechend dem Umsetzungsstand auch Auszahlun-
gen vorzuziehen, denn eine Vorauszahlung ist im Grundsatz nicht zulässig, erhöht das flexible Handeln bei der 
gemeindlichen Investitionstätigkeit. Sie lässt zudem ein schnelles Reagieren der Gemeinde zu, wenn eine be-
schleunigte und zügige Weiterführung von gemeindlichen Baumaßnahmen geboten ist. Die Regelung stärkt zu-
dem die gemeindliche Eigenverantwortung und ihr wirtschaftliches Handeln. Sie ist jedoch nicht anwendbar, wenn 
bisher noch nicht für das Haushaltsjahr veranschlagte Investitionen vorgezogen werden sollen. In diesen Fällen 
ist die Aufstellung einer Nachtragssatzung durch die Gemeinde zwingend erforderlich bzw. unverzichtbar (vgl. § 
81 Absatz 2 Nummer 3 GO NRW).  
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Verfahren bei überplanmäßigen Auszahlungen für Investitionen) 
 
Das Verfahren der Bereitstellung von überplanmäßigen Auszahlungen für gemeindliche Investitionen soll sich 
nach den in dieser Vorschrift bereits getroffenen Regelungen richten. Daher enthält die Vorschrift an dieser Stelle 
nur noch einen Verweis auf den Absatz 1 Sätze 3 und 4 und den Absatz 2 dieser Vorschrift, die sinngemäß gelten 
bzw. zur Anwendung durch die Gemeinde kommen sollen. Durch den Verweis auf Absatz 1 Satz 3 der Vorschrift 
wird ausgedrückt, dass auch in den Fällen des Absatzes 3 der Vorschrift die Entscheidung über die zusätzlichen 
Auszahlungen beim Kämmerer der Gemeinde liegt und, wenn ein solcher nicht bestellt ist, beim Bürgermeister 
der Gemeinde. Durch den Verweis auf Absatz 1 Satz 4 der Vorschrift wird bewirkt, dass in den Fällen des Absat-
zes 3 der Vorschrift auch ein Beschäftigter der Gemeinde über die zusätzlichen Auszahlungen entscheiden kann, 
wenn diese Person die Entscheidungsbefugnis darüber vom Kämmerer mit Zustimmung des Bürgermeisters und 
des Rates übertragen bekommen hat.  
 
Der weitere Verweis auf den Absatz 2 hat zur Folge, dass eine Zustimmung des Rates der Gemeinde dann erfor-
derlich ist, wenn die überplanmäßigen Auszahlungen im Sinne der örtlich zu treffenden Abgrenzung erheblich 
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sind. Ansonsten sind die Entscheidungen des Kämmerers oder des Bürgermeisters über überplanmäßige Aus-
zahlungen für Investitionen und deren Umfang dem Rat der Gemeinde zur Kenntnis zu geben. Der Verweis ist 
deshalb allein auf den Satz 1 des Absatzes 2 ausgerichtet. Der Satz 2 des Absatzes, der auf die Vorschriften 
über die Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung verweist, bleibt in den Fällen von überplanmäßigen Aus-
zahlungen bei gemeindlichen, im Haushaltsplan veranschlagten, Investitionen unberührt, auch wenn in der Vor-
schrift nicht ausdrücklich auf den Satz 1 verwiesen wird. 
 
 
4. Zu Absatz 4 (Künftige haushaltsmäßige Belastungen): 
 
4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Nach der Vorschrift finden die Absätze 1 bis 3 dieser Vorschrift eine entsprechende Anwendung auf gemeindliche 
Maßnahmen, durch die später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für die Gemeinde 
entstehen können. Bei dieser Regelung wurde berücksichtigt, dass ein Zwang oder eine Eilbedürftigkeit, Aufwen-
dungen entstehen zu lassen oder Auszahlungen zu leisten, sich vielfach nicht erst durch die Veranschlagung im 
gemeindlichen Haushaltsplan, sondern oftmals schon zuvor ergibt.  
 
Es sind vielfach schon die vorher eingeleiteten verwaltungsmäßigen Maßnahmen, die durch rechtliche Bindungen 
eingegangen werden, die zu späteren über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen führen 
können, z.B. wenn es unterlassen wurde, solche gemeindlichen Maßnahmen in die mehrjährige Haushaltspla-
nung der Gemeinde aufzunehmen. Daher sollen die Regelungen der Absätze 1 bis 3 der Vorschrift auch auf 
Maßnahmen der Gemeinde eine entsprechende Anwendung finden, die dafür die Ursache bilden. Sie werden den 
gleichen verfahrensmäßigen Bedingungen unterworfen wie aktuelle gemeindliche Sachverhalte und Maßnahmen, 
die im Haushaltsjahr überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen auslösen.  
 
 
4.2 Die Überprüfungspflichten 
 
Die Gemeinde soll vor dem Eingehen von Verpflichtungen, die künftige haushaltsmäßige Belastungen auslösen 
können, insbesondere prüfen, ob die sachlichen Voraussetzungen vorliegen, wenn daraus später über- oder 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen. Derartige über- oder außerplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen können entstehen, wenn die notwendigen Ermächtigungen für Aufwendungen und 
Auszahlungen nicht im Haushaltsplan veranschlagt sind, durch die vorher eingegangenen Verpflichtungen aber 
zwangsläufig Aufwendungen entstehen oder Auszahlungen notwendig werden, denen sich die Gemeinde nicht 
entziehen kann. Auch eine mehrjährige gemeindliche Investitionsmaßnahme kann dabei einen Anlass für eine 
solche Prüfung durch die Gemeinde darstellen. 
 
Die Prüfungen nach dieser Vorschrift erfordern auch, dass dann auch in entsprechender Weise die vorgeschrie-
benen Entscheidungen eingeholt bzw. getroffen werden. So hat nach Absatz 1 der Vorschrift der Kämmerer über 
die Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, 
wenn ein solcher nicht bestellt ist, der Bürgermeister der Gemeinde. Sind die künftigen überplanmäßigen und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen aber voraussichtlich erheblich, bedürfen sie nach Absatz 2 
der Vorschrift der vorherigen Zustimmung des Rates und sind ihm ansonsten zur Kenntnis zu bringen. Es gilt 
zudem sicherzustellen, dass künftige haushaltsmäßige Belastungen frühzeitig erkannt werden und vermieden 
werden und die Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung nicht gefährdet wird.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 84 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 

 
1Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen 
und in den Haushaltsplan einzubeziehen. 2Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. 3Die Ergebnis- 
und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre soll in den einzelnen Jahren ausge-
glichen sein. 4Sie ist mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.  
 
 
Erläuterungen zu § 84: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Inhalte und Zwecke der Vorschrift 
 
1.1 Ausgangsgrundlage 
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist als prozessorientiert zu betrachten, die ergebnis- und zukunftsorientiert 
gesteuert wird. Deshalb steht am Beginn des Haushaltskreislaufs die jährliche Haushaltsplanung der Gemeinde, 
die vor dem Haushaltsjahr abgeschlossen sein soll (vgl. § 80 GO NRW). Die Gemeinde muss für diesen mittelfris-
tigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum offen legen, wie sie ihre Haushaltswirtschaft ausgestaltet und aus-
führen will und wie sie dabei die stetige Aufgabenerfüllung sichert. Unter den Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft“ 
fallen dabei alle Dinge und Tätigkeiten der Gemeinde, die zur Planung der jährlichen Haushaltswirtschaft der 
Gemeinde gehören, z. B. die Ausstellung des gemeindlichen Haushaltsplans (Ergebnisplan, Finanzplan und 
Teilpläne für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (vgl. § 79 Absatz 2 GO NRW). 
 
Die Vorgabe, der gemeindlichen Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu 
legen, baut auf Art. 109 GG i.V.m. § 50 HGrG auf. Der Bund und Länder haben ihrer Haushaltswirtschaft eine 
fünfjährige (mittelfristige) Finanzplanung zugrunde zu legen. Für die Gemeinden als Teil der Länder ist diese 
bundesweit geltende Vorgabe durch die haushaltsrechtliche Vorschrift übernommen worden. Die mittelfristige 
Ergebnis- und Finanzplanung stellt eine zukunftsbezogene Entwicklungsplanung der Gemeinde dar. Sie soll u.a. 
ein Orientierungsinstrument sein, das dem Rat die haushaltspolitischen Entscheidungen erleichtert, in dem die 
Auswirkungen seiner Entscheidung nicht nur für das Haushaltsjahr, sondern auch für die dann folgenden drei 
Jahre konkret aufgezeigt werden. Durch die Integration der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den 
gemeindlichen Haushaltsplan werden die voraussichtlichen Auswirkungen der haushaltsmäßigen Entscheidungen 
auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde transparent gemacht.  
 
 
1.2 Die zeitliche Haushaltsplanung 
 
1.2.1 Der mittelfristige Zeitraum  
 
Die Gemeinde hat ihre örtliche Haushaltsplanung auf den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-
nung auszurichten. Die gemeindliche Haushaltsplanung hat sich daher nicht allein auf das künftige Haushaltsjahr 
zu erstrecken, sondern vielmehr auf einen fünfjährigen Planungszeitraum, der vom laufenden Haushaltsjahr aus-
geht, in den das Haushaltsjahr als erstes Planungsjahr eingebunden ist, und der mit den drei dem Haushaltsjahr 
folgenden Planungsjahren endet. Die voraussichtliche gemeindliche Haushaltswirtschaft wird dabei anhand des 
im Haushaltsplan aufgezeigten Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs sowie des Bedarfs der 
Gemeinde an Finanzmitteln innerhalb der mehrjährigen Ergebnis- und Finanzplanung deutlich.  
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Die Gemeinde hat daher in ihrem Haushaltsplan die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen für das Haus-
haltsjahr in ihrer voraussichtlichen Höhe nach ihren Arten sowie die Einzahlungen in der zu erzielenden Höhe und 
die Auszahlungen in Höhe der voraussichtlich zu leistenden Beträge jahresbezogen nach ihren Arten zu veran-
schlagen (vgl. § 11 GemHVO NRW). Die haushaltswirtschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde 
werden dadurch vorausschauend und jahresbezogen aufgezeigt. Sofern dabei der gemeindliche Haushaltsaus-
gleich nicht erreicht wird (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW), soll die Gemeinde rechtzeitig geeignete Gegenmaßnah-
men treffen, um eine geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen. Im Rahmen der fünfjährigen Haushalts-
planung legt die Gemeinde daher ihre Leistungskraft offen und zeigt auf, wie sie die stetige Aufgabenerfüllung 
sichern will (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW). 
 
 
1.2.2 Der langfristige Zeitraum 
 
Die gemeindliche Haushaltsplanung geht grundsätzlich vom Haushaltsjahr aus und muss über den Weg der mit-
telfristigen Planung auch langfristige Zeiträume berücksichtigen, denn die Gemeinde schließt vielfach langfristige 
Verträge ab, z.B. Mietverträge oder Kreditverträge. Die Gemeinde muss in solchen Fällen langfristig ihre Ver-
pflichtungen gegenüber Dritten nachhalten und diese entsprechend dem Zeitablauf in ihre mittelfristige Planung 
einfließen lassen. Eine solche Verpflichtung gilt entsprechend auch für die Ansprüche der Gemeinde, die als 
Forderungen gegenüber Dritten bestehen. Es gilt daher eine entsprechend Übersicht, gegliedert in wichtige Be-
trachtungszeiträume vorzuhalten und ständig fortzuschreiben (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Übersicht über langfristige haushaltsmäßige Auswirkungen  

 
 

Jahr … 
 

Jahr … 
 

Jahr … 

 
Langfristige Planung  ► 

 

 
Ergebniswirksam: 
Erträge: 
Aufwendungen 
 

 
Ergebniswirksam: 
Erträge: 
Aufwendungen 
 

 
Ergebniswirksam: 
Erträge: 
Aufwendungen 
 

 
Zahlungswirksam: 
Einzahlungen: 
Auszahlungen: 
 

 
Zahlungswirksam: 
Einzahlungen: 
Auszahlungen: 
 

 
Zahlungswirksam: 
Einzahlungen: 
Auszahlungen: 
 

Haushaltsjahr … Planungsjahr … Planungsjahr … 

 
Mittelfristige (fünfjährige) Planung  ► 
 

 
Ergebniswirksam: 
Erträge: 
Aufwendungen 
 

 
Ergebniswirksam: 
Erträge: 
Aufwendungen 
 

 
Ergebniswirksam: 
Erträge: 
Aufwendungen 
 

 
Zahlungswirksam: 
Einzahlungen: 
Auszahlungen: 
 

 
Zahlungswirksam: 
Einzahlungen: 
Auszahlungen: 
 

 
Zahlungswirksam: 
Einzahlungen: 
Auszahlungen: 
 

Haushaltsjahr … 

 
Haushaltsjahrbezogene Planung  ► 
 

 
Ergebniswirksam: 
Erträge: 
Aufwendungen 
 
 
Zahlungswirksam: 
Einzahlungen: 
Auszahlungen: 
 

Abbildung 90 „Die Übersicht über langfristige haushaltsmäßige Auswirkungen“ 
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Für die Erfassung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle mit haushaltsmäßigen Auswirkungen auf künftige Jahre 
ist es nicht als ausreichend anzusehen, derartige geschäftliche Bindungen nur im Rahmen der jährlich aufzustel-
lenden Bilanz nachzuhalten. Die Gemeinde sollte vielmehr durch besondere Unterlagen und Nebenrechnungen 
einen ständigen Überblick über die künftigen Belastungen des gemeindlichen Haushalts haben. Sie kann dann 
bei weiteren Vereinbarungen auf eine einfache Art einen Vergleich bzw. eine Verträglichkeitsprüfung hinsichtlich 
ihrer Leistungsfähigkeit vornehmen. 
 
 
1.3 Die Planungssicherheit 
 
Die Gemeinde muss sich ständig einen realitätsbezogenen Überblick über den fünfjährigen Planungszeitraum 
verschaffen und sich darüber klar werden, welche Erträge und Aufwendungen durch die Aufgabenerfüllung vo-
raussichtlich entstehen werden und welche Einzahlungen zu erzielen und Auszahlungen im Einzelnen zu leisten 
sein werden. Dabei soll möglichst eine hohe Planungssicherheit erreicht werden, denn Planabweichungen ber-
gen, insbesondere bei den gemeindlichen Erträgen, immer auch Risiken in sich. Eine fundierte mehrjährige 
Haushaltsplanung schafft daher auch die notwendige Transparenz darüber, sodass der Vorbericht zum Haus-
haltsplan entsprechende Erläuterungen enthalten sollte.  
 
Die Veranschlagung der Ermächtigungen im gemeindlichen Haushaltsplan muss daher ausgehend von der stra-
tegischen Planung und den Zielen der Gemeinde das auf das Haushaltsjahr bezogene und geplante operative 
Ergebnis wieder spiegeln und damit Lösungsmöglichkeiten für die Realisation der gemeindlichen Ziele aufzeigen. 
Einige damit verbundene Leistungskennzahlen sind dabei ein wichtiges Steuerungsinstrument und ermöglichen, 
die Zielerreichung zu messen (vgl. § 12 GemHVO NRW). Sie sind jedoch nur nutzbar, wenn auch der Zielbereich 
durch Sollgrößen oder Schwellenwerte angegeben wird. Dazu gehören auch die im gemeindlichen Jahresab-
schluss in der Ergebnisrechnung und in der Finanzrechnung vorzunehmenden Plan-/Ist-Vergleiche, die abhängig 
von den örtlichen Gegebenheiten im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, ggf. auch 
unterjährig erfolgen sollten. 
 
 
1.4 Die Planungsinhalte 
 
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung unterstützt die gemeindliche Haushaltsplanung, weil sie die Ge-
meinde zwingt, im Rahmen einer mehrjährigen Planung örtliche Schwerpunkte zu setzen, und daraus Maßnah-
men und Dringlichkeit in einen fünfjährigen jahresbezogenen Zeitplan einzustellen. In diese Haushaltsplanung der 
Gemeinde sind daher alle örtlichen Bedürfnisse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitions- und 
aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde einzubeziehen.  
 
Durch eine wertorientierte gemeindliche Steuerung werden auch der Katalog der örtlich zu erfüllenden Aufgaben 
und die Chancen und Risiken für die künftige wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde berücksichtigt. Zur Erstel-
lung der mittelfristigen örtlichen Haushaltsplanung gehören daher, z. B. bei den gemeindlichen Investitionsmaß-
nahmen, nicht nur die Entscheidungen über die Finanzierung, sondern unter Beachtung des Grundsatzes der 
Wirtschaftlichkeit auch die Beherrschung der Folgekosten aus der Nutzung der angeschafften oder hergestellten 
Vermögensgegenstände, z. B. in Form von Abschreibungen, Unterhaltungsaufwendungen u.a.  
 
Im Zusammenhang mit der Abbildung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im gemeindlichen Haus-
haltsplan bleiben die Schwierigkeiten für die Gemeinde bestehen, die Höhe der staatlichen Zuweisungen über 
mehrere Jahre im Voraus möglichst zutreffend zu schätzen. Derartige staatliche Finanzleistungen sind abhängig 
von der Gesetzgebung und von Ermessensentscheidungen der staatlichen Bewilligungsbehörden, sodass Unsi-
cherheitsfaktoren für die Gemeinde bestehen, die sich auf ihre mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der 
Gemeinde auswirkt. Solche Unsicherheiten können auch nicht durch die jährlich vom Innenministerium veröffent-
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lichten Orientierungsdaten des Landes beseitigt werden (vgl. § 6 GemHVO NRW). Es gilt daher immer, vor Ort 
die bestmöglichen Annahmen zu treffen, auch wenn die zukünftigen Erfordernisse noch ungewiss sind.  
   
 
2. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Planung 
 
2.1 Die allgemeine Sachlage 
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft wird anhand des im gemeindlichen Haushaltsplan aufgezeigten Ressour-
cenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs sowie des Bedarfs der Gemeinde an Finanzmitteln innerhalb 
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gemessen. Die Gemeinde muss sich deshalb ständig einen reali-
tätsbezogenen Überblick über den fünfjährigen Planungszeitraum verschaffen und sich darüber klar werden, 
welche Erträge und Aufwendungen durch die Aufgabenerfüllung voraussichtlich entstehen werden und welche 
Einzahlungen zu erzielen und Auszahlungen im Einzelnen zu leisten sein werden.  
 
In diese mehrjährige Haushaltsplanung sind von der Gemeinde daher alle Bedürfnisse aus ihrer laufenden Ver-
waltungstätigkeit sowie aus ihrer Investitionstätigkeit und aus ihrer Finanzierungstätigkeit einzubeziehen. In diese 
Planung gehört bei den gemeindlichen Investitionsmaßnahmen nicht nur die Entscheidung unter Einbeziehung 
wirtschaftlicher Gesichtspunkte, sondern auch die Beherrschung der Folgekosten aus der Nutzung der ange-
schafften oder hergestellten Vermögensgegenstände, z. B. Abschreibungen, Unterhaltungsaufwendungen u.a.  
 
 
2.2 Die einzelnen Grundsätze 
 
Mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Planung (GoP) werden die Notwendigkeit einer Analyse als Ausgangs-
punkt der zukunftsbezogenen Planung und die Bedeutung der strategischen und der operativen Planung aus-
drücklich hervorgehoben und betont. Folgende allgemeine Grundsätze gelten als Grundsätze ordnungsmäßiger 
Planung (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Planung 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALT 

Grundsatz der 
Vollständigkeit 

 
Nach diesem Grundsatz sollen alle für die Planungsziele relevanten 
Sachverhalte berücksichtigt werden. 
 

 
Grundsatz der 

Wesentlichkeit und 
Angemessenheit 

 

 
Nach diesem Grundsatz sollen in die Planung alle Informationen 
und Sachverhalte einbezogen werden, die zur Darstellung der 
voraussichtlichen Entwicklung aufgrund ihrer Tragweite oder ihres 
Betrages bedeutsam sind. 
 

Grundsatz der 
Folgerichtigkeit 

 
Nach diesem Grundsatz soll die Planung eine sachlich korrekte 
Darstellung der Ausgangssituation mit allen Prämissen der Fortent-
wicklung enthalten. Die Planung muss erkennen lassen, ob Anga-
ben zu nachprüfbaren Tatsachen zutreffen, ob Prämissen plausibel 
sind, richtig entwickelt und schlüssig sind. 
 

Grundsatz der 
Dokumentation 

 
Nach diesem Grundsatz soll die Planung so dokumentiert werden, 
dass die Erstellung und Kontrolle der Planung für einen sachver-
ständigen Dritteninnerhalb einer angemessenen Zeit nachvollzieh-
bar ist. 
  

Grundsatz der 
Transparenz 

 
Nach diesem Grundsatz sollen die verwendeten Begriffe klar defi-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 84 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 577 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Planung 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALT 
niert und einheitlich verwendet werden. Die der Planung zugrunde 
liegenden Wertgrößen müssen realistisch und damit realisierbar 
sein. Zudem sind Chancen und Gefahren sowie Ursachen von 
Planabweichungen zu benennen und möglichst zu quantifizieren, 
um den Gesamtumfang möglicher Planabweichungen einschätzen 
zu können. 
 

Planungsprinzipien und 
Partizipation 

 
Die Planansätze sollen mit den übergeordneten Grundsatzent-
scheidungen und Zielen in Einklang stehen, um die Realisierbarkeit 
bzw. die angestrebten Zwecke zu erreichen. 
 

 
Planungsprozess 

 

 
In den verschiedenen Phasen des Planungsprozesses gilt es Ziele 
festzulegen, Informationen zu sammeln sowie eine Analyse vorzu-
nehmen. Zu den Zielen sind Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, 
aus denen dann in der Entscheidungsphase endgültige Ziele und 
Maßnahmen festgelegt werden.  
 

Abbildung 91 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Planung“ 
 
Im Zusammenhang mit der Planung stellt die Festlegung strategischer Ziele eine Ausgangsgrundlage dar, auf der 
die Planungstätigkeit der Gemeinde aufbaut. Deren Visionen oder Leitbilder bilden eine Zielbestimmung für das 
Gesamtbild in allgemeiner Form und dienen der zukunftsbezogenen Orientierung. Sie bestimmen auch die weite-
ren Zielsetzungen und Dimensionen, ggf. auch in verschiedenen Arten, sodass auch die spätere Zielerreichung 
bereits bei der Planung messbar gemacht werden muss.  
 
Der vorgesehene Zeitraum für die gemeindliche Haushaltsplanung bestimmt dabei auch das Planungsgesche-
hen, vor allem, wenn sich im Zeitablauf wesentliche Rahmenbedingungen bei der Gemeinde und in ihrem Umfeld 
geändert haben oder ändern werden. Auf diesen Grundlagen soll dann die operative Planung aufbauen, die in der 
gemeindlichen Haushaltsplanung regelmäßig den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in der 
Ausprägung des gemeindlichen Haushaltsplans umfasst. Die aufgezeigten Grundsätze ordnungsgemäßer Pla-
nung sind vom Institut der Unternehmensberater (IdU) herausgegeben worden.  
 
 
 II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Satz 1 (Pflicht zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung): 
 
Durch die Integration der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den gemeindlichen Haushaltsplan baut 
die gesamte Haushaltsplanung auf den Haushaltspositionen auf, die für den Ergebnisplan und den Finanzplan 
sowie die Teilpläne vorgeschrieben sind (vgl. §§ 2, 3 und 4 GemHVO NRW). Die gemeindliche Haushaltsplanung 
ist damit von der Gemeinde so produktorientiert auszugestalten, dass sie nicht mehr, wie es oftmals in der Ver-
gangenheit war, mehr oder weniger eine „Wunschliste“ der Gemeinde darstellt.  
 
Die Planung der Erträge und Aufwendungen für das neue Haushaltsjahr und die diesem folgenden drei Planungs-
jahre ist daher von der Gemeinde sorgsam, gewissenhaft und bezogen auf die einzelnen Haushaltspositionen im 
Ergebnisplan und Finanzplan sowie in den Teilplänen durchzuführen. Der Bezug auf die verbindlichen Haushalts-
positionen fordert von der Gemeinde unter Berücksichtigung ihrer realen Möglichkeiten, eine verbesserte Progno-
se für ihre künftige Haushaltswirtschaft vorzunehmen. Dieses haushaltswirtschaftliche Gebot gilt auch für die 
Veranschlagung von Maßnahmen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde über 
den mehrjährigen Zeitraum der gemeindlichen Haushaltsplanung.  
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Der gemeindliche (mehrjährige) Haushaltsplan bringt es dabei mit sich, dass die haushaltswirtschaftlichen Effekte 
gemeindlicher Maßnahmen der Gemeinde, die über das Haushaltsjahr hinaus wirken, transparenter werden und 
dadurch die künftige wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde unmittelbar erkennbar wird. Die Gemeinde muss 
daher der Spezialisierung der Haushaltspositionen nicht nur im Haushaltsjahr, sondern auch in den drei folgen-
den Planungsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie dem Grundsatz der Haushaltsklarheit 
in ausreichendem Maße Rechnung tragen.  
 
Durch die Integration der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den gemeindlichen Haushaltsplan erhal-
ten daher die Haushaltspositionen der drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre bereits eine erste „bin-
dende Form“, z. B. dadurch, dass ein voraussichtliches negatives Jahresergebnis in diesem Zeitraum u.U. ein 
Anlass für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sein kann. Durch die mittelfristige Ergebnis- und 
Finanzplanung wird daher stärker als bisher eine Sicherung der haushaltswirtschaftlichen Planung für künftige 
Maßnahmen der Gemeinde herbeigeführt.  
 
 
2. Zu Satz 2 (Beginn der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung): 
 
Der Zeitraum der mehrjährigen Ergebnis- und Finanzplanung ist wegen in der Vergangenheit aufgetretener Miss-
verständnisse in der Gemeindeordnung gesetzlich klargestellt worden. Das jeweils aktuell laufende Haushaltsjahr 
steht dabei immer am Beginn der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Diesem Jahr folgen das neue (zu 
planende) Haushaltsjahr und die diesem folgenden drei Planungsjahre, sodass die gemeindliche Haushaltspla-
nung insgesamt einen Zeitraum von fünf Jahren umfasst.  
 
Diese mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde stellt jedoch keinen starren Plan für den be-
schriebenen Zeitraum dar, denn dieser wird nicht nach Ablauf der fünf Jahre durch einen weiteren „Fünfjahres-
plan“ abgelöst. Es handelt sich bei der mehrjährigen Haushaltsplanung der Gemeinde vielmehr um eine sich 
ständig wandelnde und mit der Entwicklung der Gemeinde einhergehende Fortschreibung der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft, die jährlich in der Aufstellung des neuen Haushaltsplans ihren Niederschlag findet. Die Zeit-
reihe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung soll nachfolgend verdeutlicht werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
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Abbildung 92 „Die Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung“ 
 
Im Rahmen der mehrjährigen Haushaltsplanung obliegt es dem Kämmerer der Gemeinde durch die Aufstellung 
des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen nicht nur die Planung für das neue Haushaltsjahr vorzu-
nehmen, sondern jährlich auch die weitere jahresbezogene Planung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei 
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Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung fortzuführen (vgl. §§ 80 und 84 GO NRW). In den 
Sonderfällen einer gemeindlichen Haushaltssatzung für zwei Jahre (vgl. § 78 Absatz 3 Satz 2 GO NRW) sind die 
dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre an das zweite Haushaltsjahr des „Doppelhaushalts“ anzuhän-
gen, sodass im gemeindlichen Haushaltsplan eine Zeitreihe von sieben Jahren abzubilden ist.  
 
Eine erweitere Zeitreihe entsteht auch bei der Pflicht der Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept wegen der 
Überschreitung der Schwellenwerte nach § 76 Absatz 1 Nummer 2 GO NRW aufstellen zu müssen, denn dann 
schließen sich die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre an das „Ursachenjahr“ an. In besonderen 
örtlichen Ausnahmefällen kann bei der Gemeinde auch eine Veranlassung für die Anwendung der beiden Erwei-
terung bestehen und zu einer entsprechend langen Zeitreihe führen. 
 
 
3. Zu Satz 3 (Haushaltsausgleich in jedem Planungsjahr): 
 
3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die durch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung geschaffene Gesamtheit der gemeindlichen Haushalts-
planung und einer aus mehreren Haushaltsjahren bestehenden Zeitreihe im gemeindlichen Haushaltsplan wirkt 
sich auch dadurch aus, dass die gemeindliche Ergebnisplanung in den einzelnen dem Haushaltsjahr folgenden 
drei Planungsjahren haushaltsmäßig ausgeglichen sein soll. Während das erste Jahr (laufendes Haushaltsjahr) 
und das zweite Jahr (neues Haushaltsjahr) dem Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW unterliegen, 
soll in den dem neuen Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahren der Haushaltsausgleich erreicht werden. Für 
diese drei Planungsjahre muss sich die Gemeinde nachhaltig darum bemühen, dass der Gesamtbetrag der Erträ-
ge möglichst den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht.  
 
Diese Vorgabe ist haushaltswirtschaftlich erforderlich, denn die drei Planungsjahre stellen in diesem Sinne die 
„Vorplanung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft“ für die nächsten Haushaltsjahre dar, bei denen dann zum 
späteren Zeitpunkt ein verpflichtender Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW erreicht werden muss. 
Außerdem zeigt die jahresbezogene Planung bereits die weitere Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft sowie die voraussichtliche Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde auf. Nur mit einer Aus-
gleichsvorgabe wird die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ihrer Aufgabe in Bezug auf die künftige ge-
meindliche Haushaltswirtschaft gerecht.       
 
 
3.2 Die jahresbezogene Ausgleichsverpflichtung  
 
Die Berücksichtigung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs im Rahmen der gemeindli-
chen Haushaltsplanung, der mithilfe des Rechnungsstoffes „Erträge“ und „Aufwendungen“ ermittelt und abgebil-
det wird, erfordert eine jahresbezogene Ausgleichsverpflichtung auch in den dem gemeindlichen Haushaltsjahr 
folgenden drei Planungsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Diese Vorgabe steht i.V.m. der 
materiellen Regel zum Haushaltsausgleich in § 75 Absatz 2 GO NRW, denn andernfalls wäre die Umsetzung des 
Ressourcenverbrauchskonzeptes im Zeitablauf unvollständig geblieben. Der gemeindliche Haushaltsausgleich 
bezieht sich dabei auf die Sicherung des Vermögensbestandes und die Erhaltung der Ertragskraft der Gemeinde, 
die vom tatsächlichen Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) be-
stimmt wird.  
 
Die Gemeinde muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs im Rahmen des gemeindlichen Ergebnisplans und 
der Ergebnisrechnung nachweisen. Die Erträge müssen dabei mindestens insgesamt die Höhe der vorgesehenen 
Aufwendungen erreichen (decken). Soweit im Haushaltsjahr die Erträge nicht erzielt, übersteigen also die Auf-
wendungen die Erträge in dieser Periode, verringert sich in diesem Maße das gemeindliche Vermögen (Eigenka-
pital). Eine weitere Ausgleichsverpflichtung für den Finanzplan und die Finanzrechnung besteht dabei nicht. Die-
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sen Teilen des gemeindlichen Haushalts kommen nur die Aufgaben der Darstellung der Finanzmittelherkunft und 
der Finanzmittelverwendung sowie des Nachweises einer ausreichenden Liquidität der Gemeinde, bezogen auf 
das Haushaltsjahr zu (vgl. § 75 Absatz 6 i.V.m. § 3 GemHVO NRW).  
 
Die Haushaltsausgleichsverpflichtung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre soll dazu beitra-
gen, dass negative Auswirkungen des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde auf die Zukunft frühzei-
tig erkannt und diesen entgegen gewirkt werden kann. Es gilt dabei auch zu vermeiden, dass die weitere Entwick-
lung des gemeindlichen Eigenkapitals negativ verläuft. Dieses Gebot des Haushaltsausgleichs für die drei Pla-
nungsjahre stellt eine rechtliche Verpflichtung für die Gemeinde dar, von der sie nur in besonderen Ausnahmefäl-
len abweichen darf.  
 
Grundsätzlich ist eine Soll-Vorschrift für die Gemeinde ebenso verbindlich wie eine Muss-Vorschrift, solange die 
Gemeinde nicht besondere Umstände dartun und beweisen kann, die ausnahmsweise ein Abweichen von der 
Regel zulassen. Die getroffene Festlegung zum jährlichen Haushaltsausgleich ist als sachgerecht und vertretbar 
zu beurteilen, denn es können durchaus erhebliche Unwägbarkeiten sowohl für den wesentlich über das Haus-
haltsjahr hinausgehenden Planungszeitraum als auch für die auf die Haushaltspositionen bezogene vorzuneh-
mende Prognose für die künftige Haushaltswirtschaft der Gemeinde bestehen.  
  
 
4. Zu Satz 4 (Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung): 
 
Aus unterschiedlichen Gründen heraus kann die Entwicklung der Gemeinde anders verlaufen als ursprünglich für 
den mehrjährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geplant worden ist. Im Ablauf der 
Haushaltsjahre ist es daher geboten, die vorhandene Planung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Pla-
nungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung mit der jährlichen Haushaltssatzung der Entwicklung 
anzupassen und fortzuführen, um die Differenzen zwischen prognostizierter und tatsächlich eingetretener Ent-
wicklung der Gemeinde zu beseitigen. Daher wird durch die Vorschrift ausdrücklich betont, dass die mittelfristige 
Ergebnis- und Finanzplanung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen ist. Dadurch hat der Rat bei seinen 
Beratungen und seiner Beschlussfassung über die Haushaltssatzung unmittelbar auch die dem Haushaltsjahr 
folgenden drei Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im Blickfeld.  
 
Die damit verbundene Abbildung einer Zeitreihe von sieben Jahren im gemeindlichen Haushaltsplan soll zur 
Verbesserung einer dauerhaften Ordnung der Finanzen der Gemeinde beitragen. Die Zeitreihe soll zudem die 
Transparenz über die Haushaltsplanung erhöhen und zu möglichst realistischeren Prognosen für die Fortschrei-
bung zwingen. Die Gemeinde muss die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung unter 
Beachtung des Jährlichkeitsprinzips und ihrer Verpflichtung zum Haushaltsausgleich vorzunehmen. Außerdem 
muss die Fortschreibung der Haushaltsplanung die Arten der gemeindlichen Erträge und Aufwendungen im Er-
gebnisplan sowie die Arten der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan berücksichtigen und deshalb 
haushaltspositionenscharf erfolgen.  
 
Dieses Gebot der Fortschreibung gilt in dieser Form gleichermaßen für die im Haushaltsplan der Gemeinde ent-
haltenen produktorientierten Teilpläne. Die Fortschreibung ist daher bei der Aufstellung eines jährlichen Haus-
haltsplans eine jährlich fortzusetzende Haushaltsplanung, bei der das neue Haushaltsjahr im Mittelpunkt steht. 
Sie gibt den Adressaten der gemeindlichen Haushaltsplanung insgesamt einen aktuellen Überblick über die ver-
gangenen zwei Haushaltsjahre, das aktuelle Haushaltsjahr und die folgenden drei Planungsjahre.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 85 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
(1) 1Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren dürfen grundsätzlich nur 
eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. 2Sie dürfen ausnahmsweise auch überplanmä-
ßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung 
festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. 3§ 83 Abs. 1 Sätze 3 und 
4 gelten sinngemäß. 
 
(2) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, 
wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum 
Erlass dieser Haushaltssatzung. 
 
 
Erläuterungen zu § 85: 
 
I. Allgemeines 
 
Im Rahmen der Haushaltssatzung der Gemeinde enthält der gemeindliche Haushaltsplan im Ergebnisplan und 
Finanzplan sowie in den produktorientierten Teilplänen die notwendigen Ermächtigungen für die Ausführung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr (vgl. § 79 GO NRW). Er weist zudem die Haushaltspositio-
nen für die sich an das Haushaltsjahr anschließenden drei Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und Fi-
nanzplanung aus (vgl. § 84 GO NRW). Der Haushaltsplan der Gemeinde stellt damit ein örtliches Programm für 
die Erledigung der gemeindlichen Aufgaben im Haushaltsjahr mit Ausblick und und Darstellung der Auswirkungen 
auf die künftigen Haushaltsjahre der Gemeinde dar.  
 
Für die gemeindliche Investitionstätigkeit ist es dabei nicht ausreichend, im Finanzplan und in den Teilplänen nur 
die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungsermächtigungen für das Haushaltsjahr zu veranschlagen. Es bedarf 
vielmehr weiterer Ermächtigungen, um die investiven Maßnahmen als vorgegebene Zielsetzungen des Rates der 
Gemeinde zeitnah und zügig umzusetzen. Insbesondere dann, wenn gemeindliche Investitionen nur mehrjährig 
umsetzbar sind, soll die Jährlichkeit des gemeindlichen Haushalts nicht zu Einschränkungen im Zeitablauf der 
Anschaffung oder Herstellung von gemeindlichen Vermögensgegenständen führen.  
 
Die Gemeinde hat deshalb im Rahmen ihrer Investitionstätigkeit die Pflicht, bei geplanten Investitionsmaßnahmen 
nicht nur die auf das Haushaltsjahr und die anschließenden drei Planungsjahre bezogenen Auszahlungsermäch-
tigungen im Haushaltsplan zu veranschlagen, sondern diese soweit umsetzbar zu machen, dass die notwendigen 
Auszahlungsermächtigungen nicht erst durch neue Haushaltssatzungen für die dem Haushaltsjahr folgenden 
Jahre durch den Rat erteilt werden müssen. Zu diesem Zweck können in den Teilplänen (Teilfinanzplänen) im 
gemeindlichen Haushaltsplan besondere Ermächtigungen, bezogen auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen, 
veranschlagt werden, die haushaltsrechtlich als Verpflichtungsermächtigungen bezeichnet werden. Diese Er-
mächtigungen ermöglichen der Gemeinde, bereits im Haushaltsjahr finanzielle Zusagen zulasten künftiger Haus-
haltsjahre im Rahmen ihrer Investitionstätigkeit zu machen.  
 
Eine Verpflichtungsermächtigung im Sinne der Vorschrift liegt daher vor, wenn durch eine Veranschlagung in den 
Teilplänen im Haushaltsplan der Rat die gemeindliche Verwaltung ermächtigt, bereits im Haushaltsjahr über die 
veranschlagten Zahlungsermächtigungen hinaus weitere Verpflichtungen einzugehen, die im Zusammenhang mit 
der gemeindlichen Investitionsmaßnahme stehen müssen und zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Haus-
haltsjahren führen können. Durch die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen für gemeindliche Inves-
titionsmaßnahmen im Haushaltsplan der Gemeinde ist das Eingehen von anderen Verpflichtungen für die Ge-
meinde durch den Bürgermeister bzw. die gemeindliche Verwaltung nicht ausgeschlossen worden. Es sind daher 
keine Verpflichtungsermächtigungen für die Geschäfte der laufenden Verwaltung erforderlich, auch wenn sich 
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einzelne Geschäfte, z. B. der Abschluss von Mietverträgen oder Personalentscheidungen, langfristig auf die ge-
meindliche Haushaltswirtschaft belastend auswirken können.  
 
Mit der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in 
künftigen Jahren in den Teilplänen im Haushaltsplan hat der Rat der Gemeinde die Möglichkeit, bei der Beratung 
der gemeindlichen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr die gesamten jahresbezogenen Belastungen aus der 
Abwicklung und Finanzierung von mehrjährigen Investitionsmaßnahmen in seine Beratung und Entscheidung 
bzw. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung einzubeziehen (vgl. §§ 78 und 80 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 
2 Nummer 4 GemHVO NRW). Die aufgrund von in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen ent-
stehenden Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren müssen dann im gemeindlichen Haushaltsplan unter den 
zutreffenden Haushaltspositionen veranschlagt werden.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Zulässigkeit von Verpflichtungsermächtigungen): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsauszahlungen): 
 
1.1.1 Der Begriff „Verpflichtungsermächtigungen“ 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht sieht die Möglichkeit einer Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen 
nur für die in den gemeindlichen Teilplänen zu veranschlagenden Investitionsmaßnahmen der Gemeinde vor. Im 
Sinne des gemeindlichen Haushaltsrechts liegt eine gemeindliche Verpflichtungsermächtigung dann vor, wenn 
der Rat der Gemeinde im Rahmen seines Beschlusses über die gemeindliche Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr die gesonderte Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan gebilligt hat.  
 
Die gemeindliche Verwaltung ist dann ausdrücklich ermächtigt, über die Haushaltsposition hinaus bereits Ver-
pflichtungen bzw. Rechtsgeschäfte einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zur Leistung von Auszah-
lungen für Investitionen führen. Diese Rahmenbedingungen beinhalten, dass Verpflichtungsermächtigungen 
grundsätzlich nur in der Höhe und zeitlichen Dimension veranschlagt werden sollen, in der sich die Gemeinde, 
bezogen auf ihre Investitionen, voraussichtlich auftragsmäßig gegenüber Dritten binden will.  
 
 
1.1.2 Verpflichtungsermächtigungen zulasten künftiger Haushaltsjahre 
 
Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im gemeindlichen Haushaltsplan muss erkennen lassen, 
in welcher Größenordnung und zulasten welcher Haushaltsjahre die gemeindliche Verwaltung neue Verpflichtun-
gen eingehen darf (vgl. § 79 Absatz 1 Nummer 3 GO NRW). Der Rahmen dafür wird durch die gemeindliche 
Haushaltssatzung gesetzt, in der wegen der besonderen Bedeutung der Verpflichtungsermächtigungen deren 
Gesamtbetrag festzusetzen ist (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d GO NRW).  
 
Bei der Bedarfsermittlung der notwendigen Verpflichtungsermächtigungen sind die daraus voraussichtlich entste-
henden gemeindlichen Finanzleistungen in künftigen Haushaltsjahren ein besonderer Aspekt, den die Gemeinde 
zu beachten hat. Die gemeindlichen Verpflichtungsermächtigungen dürfen daher insgesamt nicht zu einer untrag-
baren haushaltswirtschaftlichen Belastung der Gemeinde in der Zukunft führen. Die Gemeinde hat zudem vor 
Beginn einer Investition deren Finanzierung insgesamt und nicht nur jahresbezogen sicherzustellen, sodass nach 
deren Veranschlagung die Lasten künftiger Haushaltsjahre erkennbar werden (vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW).  
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1.1.3 Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen 
 
Ein Ziel der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Gemeinde ist es, die ge-
meindliche Verwaltung in die Lage zu versetzen, Aufträge für Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit 
der Durchführung von anstehenden Investitionsmaßnahmen zu erteilen, ohne dass dafür bereits im Haushalts-
plan konkrete Auszahlungsermächtigungen enthalten sind. Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigun-
gen ermöglicht es daher der Gemeinde gleichzeitig, die Zahlungen aus solchen Aufträgen erst in späteren Haus-
haltsjahren zu leisten.  
 
Die Vorschrift sieht dazu vor, dass die Gemeinde für mehrjährige Investitionsmaßnahmen die notwendigen Ver-
pflichtungsermächtigungen zulasten der drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre in ihrem Haushaltsplan 
veranschlagen darf. Diese zeitliche Festlegung ist als sachgerecht anzusehen, denn sie steht mit dem Zeitraum 
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in Verbindung, begrenzt in zeitlicher Hinsicht die künftigen Lasten 
der Gemeinde und steht mit dem Budgetrecht des Rates in Einklang (vgl. § 6 GemHVO NRW).  
 
Die auf die einzelne Investitionsmaßnahme der Gemeinde bezogene Verpflichtungsermächtigung ist im Teilfi-
nanzplan der produktorientierten Teilpläne unter der betreffenden Investitionsmaßnahme bedarfsgerecht zu ver-
anschlagen. Soweit die Verpflichtungsermächtigung nicht einmalig, sondern jahresbezogen in Teilen in Anspruch 
genommen werden soll, ist diese bei der Veranschlagung entsprechend aufzuteilen. Zur Vereinfachung ist es 
dabei möglich, die für die Investitionsmaßnahme vorgesehenen Haushaltsansätze in den dem Haushaltsjahr 
folgenden drei Planungsjahren zu Verpflichtungsermächtigungen zu erklären.  
 
Durch die für die einzelnen Jahre veranschlagten Auszahlungsbeträge wird dabei das jeweilige Auftragsvolumen 
bzw. der zulässige Umfang für die gemeindlichen Verpflichtungen bestimmt. Die entsprechenden Haushaltsposi-
tionen zeigen dann als Planungsgrößen nicht nur die voraussichtlichen haushaltsmäßigen Auswirkungen auf, 
sondern bilden gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigungen eine Grundlage für das Handeln der Verwaltung im 
laufenden Haushaltsjahr zulasten künftiger Jahre. Diese haushaltsmäßige Handhabung bindet die mittelfristige 
Finanzplanung noch stärker in die gemeindliche Haushaltsplanung ein. 
 
 In Ausnahmefällen können die Verpflichtungsermächtigungen in zeitlicher Hinsicht auch bis zum Abschluss der 
Investitionsmaßnahme jahresbezogen veranschlagt werden, z.B. wenn aus örtlichen Gründen die Durchführung 
einer gemeindlichen Investitionsmaßnahme über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinausgeht. Bei 
solchen Maßnahmen ist es vertretbar, dass die Verpflichtungsermächtigungen dann zulasten von mehr als drei 
künftigen Haushaltsjahren in Anspruch genommen werden dürfen. Im gemeindlichen Haushaltsplan bedarf es 
dann ggf. ergänzender Erläuterungen zu den noch nicht abgebildeten Verpflichtungsermächtigungen und der 
Angabe des Restbetrages für die Haushaltsjahre, die außerhalb der Jahresspalten im Haushaltsplan liegen. Ins-
besondere in solchen Fällen ermöglicht die Zuordnung der gemeindlichen Verpflichtungsermächtigungen zu den 
in den Teilplänen veranschlagten Investitionsmaßnahmen die notwendige Haushaltskontrolle.  
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Zulässigkeit über- oder außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen): 
 
1.2.1 Die Begriffe „Überplanmäßig“ und „Außerplanmäßig“ 
 
Im Laufe eines Haushaltsjahres kann sich ggf. bei der Gemeinde ein Bedarf für weitere Verpflichtungsermächti-
gungen zu einer einzelnen Investitionsmaßnahme ergeben. In solchen Fällen muss geprüft werden, ob die im 
Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen diesen Bedarf mit abdecken können, z.B. weil ge-
plante Investitionsmaßnahmen nicht wie vorgesehen durchgeführt werden können. Soweit eine solche Möglich-
keit nicht besteht, dürfen von der Gemeinde auch Verpflichtungsermächtigungen überplanmäßig oder außer-
planmäßig eingegangen werden.  
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Der Begriff „überplanmäßig“ wird von dem haushaltsrechtlichen Begriff „planmäßig“ abgeleitet. Als planmäßige 
Verpflichtungsermächtigungen gelten daher alle Ermächtigungen, die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des 
Rates über die Haushaltssatzung im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagt sind. Als überplanmäßig werden 
die Verpflichtungsermächtigungen bezeichnet, die über die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen 
hinausgehen (zusätzliche Ermächtigungen).  
 
Der Begriff „außerplanmäßig“ wird in entsprechender Weise von dem haushaltsrechtlichen Begriff „planmäßig“ 
abgeleitet, nur dass die gemeindlichen Verpflichtungsermächtigungen dann als außerplanmäßig bezeichnet wer-
den, wenn bei einer gemeindlichen Investitionsmaßnahme bisher keine Verpflichtungsermächtigungen veran-
schlagt worden sind. Sie stellen unter der betreffenden Investitionsmaßnahme zusätzliche Ermächtigungen dar. 
Mit solchen haushaltmäßigen Möglichkeiten kann die Gemeinde im Einzelfall flexibel reagiert werden, ohne dass 
es der Aufstellung einer Nachtragssatzung bedarf.  
  
 
1.2.2 Die Unabweisbarkeit zusätzlicher Verpflichtungsermächtigungen 
 
Die Vorschrift sieht vor, dass von der Gemeinde überplanmäßige oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächti-
gungen nur eingegangen werden dürfen, wenn diese unabweisbar sind. Der Begriff „Unabweisbarkeit“, der vom 
Gesetzgeber nicht näher definiert worden ist, stellt auf die dringende Notwendigkeit bzw. Eilbedürftigkeit der Um-
setzung sowie darauf ab, dass eine Verschiebung des Eingehens der gemeindlichen Verpflichtung auf einen 
späteren Zeitpunkt nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.  
 
Die Gemeinde muss in solchen Fällen aufgrund rechtlicher oder faktischer Zwänge weder sachlich noch zeitlich 
eine Handlungsalternative haben. Im Bedarfsfalle ist deshalb sorgfältige Analyse notwendig, um einen Ände-
rungsbedarf gegenüber den bestehenden haushaltsplanmäßigen Ermächtigungen festzustellen. Der unbestimmte 
Rechtsbegriff „Unabweisbarkeit“ ist grundsätzlich wie für die Feststellung der Notwendigkeit von über- und außer-
planmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen anzuwenden (vgl. § 83 Absatz 1 Satz 1 GO NRW).  
 
 
1.2.3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
 
Die Gemeinde darf überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nur im Rahmen des in 
der gemeindlichen Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages eingehen (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1 
Buchstabe d GO NRW). Mit der Festsetzung des Gesamtbetrages besteht für die gemeindliche Verwaltung ein 
Rahmen für das Eingehen von Verpflichtungen im Rahmen der gesamten Investitionstätigkeit. Durch die Zuord-
nung der Verpflichtungsermächtigungen zu den einzelnen geplanten Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan 
der produktorientierten Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan besteht eine konkrete Bindung der veran-
schlagten Verpflichtungsermächtigung an diese Maßnahme. Gleichwohl ermöglicht die Vorschrift bei einem im 
Haushaltsjahr entstehenden Änderungsbedarf einen flexiblen Austausch innerhalb des durch den Gesamtbetrag 
gesetzten Rahmens. Eine Überschreitung des satzungsrechtlichen Rahmens würde dagegen den Erlass einer 
Nachtragssatzung durch den Rat der Gemeinde erforderlich machen (vgl. § 81 GO NRW). 
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Verweis auf § 83 Absatz 1 Sätze 3 und 4 GO NRW): 
 
1.3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Der Verweis auf die Vorschrift des § 83 Absatz 1 Sätze 3 und 4 GO NRW ist darauf ausgerichtet, dass bei über-
planmäßigen oder außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen die gleichen Verfahrensregelungen zur 
Anwendung kommen sollen, wie diese für das Eingehen von überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen bestimmt wurden. Auch die Entscheidungszuständigkeiten des Kämmerers, des Bür-
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germeisters und des Rates der Gemeinde sollen dabei unverändert bleiben. Die genannte Vorschrift des § 83 GO 
NRW legt z. B. fest, dass über die Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen der Kämmerer entscheidet, der mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Rates die Entschei-
dungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen kann. In den Fällen, in denen ein Kämmerer nicht bestellt ist, 
obliegt dem Bürgermeister die Entscheidungsbefugnis, soweit der Rat keine andere Regelung trifft. Durch beide 
Sachverhalte werden die vom Rat erteilten Ermächtigungen sachbezogen verändert oder überschritten, sodass 
es wegen der haushaltsmäßigen Veränderungen einer besonderen gesetzlichen Grundlage dafür bedurfte. Diese 
Sachlage gilt entsprechend für die zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen. 
 
 
1.3.2 Der Verweis auf Satz 3 
 
1.3.2.1 Die Entscheidungsbefugnis des Kämmerers 
 
Durch den Verweis auf die Regelung des § 83 Absatz 1 Satz 3 GO NRW soll auch beim Umgang mit überplan-
mäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen ein flexibles Handeln in der gemeindlichen Ver-
waltung möglich sein. Es soll aber auch bewirkt werden, dass der Rat der Gemeinde nicht in allen Fällen einer 
dringenden Abweichung vom gemeindlichen Haushaltsplan damit befasst wird. Da notwendige Planabweichun-
gen im Grundsatz immer finanzwirtschaftliche Auswirkungen haben, soll der Kämmerer über zusätzliche Ver-
pflichtungsermächtigungen entscheiden.  
 
Mit seiner Entscheidung über überplanmäßige oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bedarf es 
keiner veranschlagten Ermächtigung im gemeindlichen Haushaltsplan mehr. Eine solche haushaltsmäßige Er-
mächtigung kann aber ggf. im Rahmen einer Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW durch die Einbeziehung der 
bereits durch den Kämmerer ausgesprochenen Ermächtigungen in den Nachtragshaushaltsplan nach § 10 
GemHVO NRW aufgenommen werden. Durch eine gemeindliche Nachtragssatzung können aber auch neue 
notwendige Verpflichtungsermächtigungen erst geschaffen werden.  
 
 
1.3.2.2 Die Entscheidungsbefugnis des Bürgermeisters 
 
Nach der Vorschrift entscheidet über die Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungs-
ermächtigungen der Bürgermeister, wenn ein Kämmerer nicht bestellt ist, und der Rat der Gemeinde keine ande-
re Regelung trifft. Die Gemeinde kann ein Kämmerer bestellen oder beauftragen. Ist ein Kämmerer bestellt, hat 
dieser die Zuständigkeit und das Recht, alle Aufgaben durchzuführen, die ihm durch Gesetz zugewiesen sind. In 
den Fällen, in denen der Kämmerer nur vom Bürgermeister beauftragt worden ist, stehen ihm aufgrund der Rege-
lung „soweit er nicht bestellt ist“, nicht die Rechte eines vom Bürgermeister bestellten Kämmerer zu (vgl. § 83 GO 
NRW und § 24 GemHVO NRW). In diesen Fällen muss die Entscheidungsbefugnis über überplanmäßige und 
außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen vom Bürgermeister ausgeübt werden.  
 
 
1.3.2.3 Die Entscheidungsbefugnis des Rates 
 
Nach der Vorschrift hat der Rat der Gemeinde die Möglichkeit, die gesetzliche Zuständigkeit des Kämmerers 
sowie des Bürgermeisters über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen zu 
entscheiden, an sich zu ziehen, denn der Kämmerer oder der Bürgermeister sollen von ihrem Recht der Ent-
scheidungsbefugnis dann Gebrauch machen können, soweit der Rat keine andere Regelung getroffen hat. Die 
Regelung soll bewirken, dass das Budgetrecht des Rates so wenig wie möglich eingeschränkt wird. Außerdem 
soll die Regelung nicht der Allzuständigkeit des Rates entgegenstehen, denn dem Rat obliegt sowohl die Recht-
setzung als auch die Erledigung von Verwaltungsaufgaben, auch wenn er über alle Verwaltungsangelegenheiten 
selbst durch Beschluss entscheiden soll (vgl. § 41 Absatz 1 GO NRW). 
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Es ist deshalb örtlich zu entscheiden, ob der Rat der Gemeinde eine andere Regelung über die Entscheidungsbe-
fugnis über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen als gesetzlich vorgese-
hen, treffen soll. In den Fällen, in denen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, ist zu berücksichti-
gen, dass der Rat die Entscheidungsbefugnis auch zurückholen oder auch einer anderen Stelle in seinem Zu-
ständigkeitsbereich, z.B. dem Finanzausschuss nach § 57 Absatz 2 i.V.m. § 59 Absatz 2 GO NRW, übertragen 
kann, denn darauf ist die Regelung ausgerichtet. Dem Rat der Gemeinde steht es daher nicht zu, eine Stelle 
innerhalb der gemeindlichen Verwaltung als „andere Stelle“ im Sinne der Vorschrift zu beauftragen, denn in ei-
nem solchen Fall würde er in das Organisationsrecht des Bürgermeisters eingreifen (vgl. § 62 GO NRW).  
 
Diese Beauftragungsbeschränkung besteht auch in dem Fall, dass der Rat den Geschäftskreis eines Beigeordne-
ten festlegt (vgl. § 73 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Im Falle einer vom Rat zu treffenden anderen Regelung über 
die Entscheidungsbefugnis über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bietet es sich an, 
diese als Satzungsregelung zu behandeln, denn dieses stellt eine gemeindliche Angelegenheit dar, die in der 
gemeindlichen Hauptsatzung, die von der Gemeinde zu erlassen ist, verankert werden kann (vgl. § 7 Absatz 3 
GO NRW). Diese Abgrenzung ist sachgerecht und steht in Einklang mit dem allgemeinen Übertragungsrecht des 
Rates nach § 41 Absatz 2 GO NRW. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass in den Fällen, in denen der Rat eine 
andere Regelung im Sinne der Vorschrift trifft, gleichzeitig dem Bürgermeister die ihm gesetzlich zugestandene 
Entscheidungsbefugnis entzogen wird.  
 
 
1.3.2.4 Der Verweis auf Satz 4 
 
Nach der Vorschrift kann der Kämmerer mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Rates seine Entschei-
dungsbefugnis über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf 
andere Bedienstete übertragen. Die Flexibilität des verwaltungsmäßigen Handelns sowie die eigenverantwortliche 
Haushaltsbewirtschaftung werden durch diese Delegationsbefugnis verstärkt. Insbesondere wenn bei der Ge-
meinde eine durchgängige Budgetbildung unter Einbindung der Verantwortlichkeiten in der gemeindlichen Ver-
waltung besteht, kann es sachgerecht sein, einen Befugnisrahmen unter Einbeziehung der Geschäftskreise der 
Beigeordneten örtlich festzulegen (vgl. § 73 GO NRW), der auch für Vorgänge umfasst, die haushaltsmäßig als 
über- und außerplanmäßig zu behandeln sind.  
 
Eine solche Delegation kann vor Ort zu den Budgetregeln der Gemeinde gehören. Diese Regeln können bei 
grundsätzlicher Natur auch in der gemeindlichen Haushaltssatzung verankert werden. Für den Rat und die Ad-
ressaten der jährlichen Haushaltswirtschaft der Gemeinde werden dadurch die Verantwortlichkeiten transparent 
und nachvollziehbar, die bei Geschäftsvorfällen bestehen, die ggf. zu Veränderungen der zuvor erteilten Ermäch-
tigungen führen können. Sofern von der Delegationsbefugnis Gebrauch gemacht wird, hat z. B. der Kämmerer zu 
beachten, dass dadurch nicht der gesetzlich bestimmte Haushaltsausgleich sowie die Sicherstellung der ge-
meindlichen Aufgabenerfüllung gefährdet werden. Für bestimmte Sachverhalte sollten deshalb sachgerecht die 
notwendigen Zustimmungsvorbehalte geschaffen und unterjährige Kontrollen durchgeführt werden. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Geltungsdauer der Verpflichtungsermächtigungen): 
 
2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Nach der Vorschrift gelten die in der gemeindlichen Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigun-
gen bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das über-
nächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Diese 
Zweijährigkeit der Geltungsdauer der gemeindlichen Verpflichtungsermächtigungen unterstützt die flexible Durch-
führung der Investitionen der Gemeinde, denn bedarfsgerecht können Verpflichtungen zur Leistung von Auszah-
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lungen zulasten künftiger Jahre von der Gemeinde eingegangen werden. Die Geltungsdauer der Verpflichtungs-
ermächtigungen stimmt zudem mit der Geltungsdauer der Kreditermächtigung nach § 86 Absatz 2 GO NRW 
überein. Wie die Kreditermächtigungen betreffen auch die Verpflichtungsermächtigungen die Investitionsmaß-
nahmen der Gemeinde und nicht ihre laufende Verwaltungstätigkeit (vgl. § 13 Absatz 1 GemHVO NRW).  
 
Die Geltungsdauer für Verpflichtungsermächtigungen auch für das Folgejahr des Haushaltsjahres kann nur für die 
Verpflichtungsermächtigungen gelten, aus denen heraus Verpflichtungen der Gemeinde zulasten des zweiten 
Folgejahres des Haushaltsjahres oder späterer Folgejahre entstehen. Eine bis zum Ende des Haushaltsjahres 
nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung zulasten des Folgejahres des Haushaltsjahres ver-
fällt, auch wenn sie wegen der Geltungsdauer der Verpflichtungsermächtigungen formal noch Bestand hat. Im 
betreffenden Folgejahr können wegen des neuen Haushaltsjahres zwangsläufig nur noch die veranschlagten 
oder auch übertragenen Ermächtigungen für investive Auszahlungen in Anspruch genommen werden. Ggf. muss 
eine überplanmäßige Bereitstellung einer Ermächtigung für Auszahlungen erfolgen (vgl. § 83 GO NRW).     
 
 
2.2 Die Übertragung der Verpflichtungsermächtigungen 
 
Die Übertragung der Verpflichtungsermächtigungen steht in einem Zusammenhang mit der Möglichkeit der Über-
tragbarkeit von haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen für gemeindliche Investitionsmaßnahmen. Die Ermäch-
tigungen für solche Auszahlungen sind grundsätzlich übertragbar. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
hat den Grundsatz örtlich auszugestalten und Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsüber-
tragungen festzulegen. Ein solche örtliche Regelung bedarf dann noch der Zustimmung des Rates (vgl. § 22 
Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW). 
 
Die haushaltsmäßigen Grundlagen für die Übertragung von Verpflichtungsermächtigungen erfordern einen unmit-
telbaren Zusammenhang mit einer gemeindlichen Investitionsmaßnahme, die sich von Anfang an über mehrere 
Haushaltsjahre erstrecken soll oder deren Durchführungszeit mindestens länger als ein Haushaltsjahr beträgt. Bei 
vielen Maßnahmen ist es sinnvoll und sachgerecht, zur möglichst ungehinderten Durchführung einer Maßnahme 
das Instrument der Verpflichtungsermächtigungen nutzen zu können. Es bestehen aber Voraussetzungen, um 
ggf. auch Verpflichtungsermächtigungen ins folgende Haushaltsjahr übertragen zu können. 
 
Zu solchen Voraussetzungen gehört, dass eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr noch nicht in voller 
Höhe in Anspruch genommen worden ist. Bei der Gemeinde muss außerdem ein Bedarf für eine Inanspruchnah-
me der nicht benötigten Verpflichtungsermächtigung im Folgejahr erkennbar sein. Sofern die Gemeinde dann im 
Folgejahr die übertragenen Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch nimmt, ist diese Inanspruchnahme nicht 
auf die in der Haushaltssatzung für das laufende Haushaltsjahr festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen bzw. 
deren Gesamtbetrag anzurechnen (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d GO NRW). 
 
 
2.3 Information des Rates über die Verpflichtungsermächtigungen 
 
2.3.1 Informationen über den Stand der Inanspruchnahme 
 
Dem gemeindlichen Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Gemeinde bei-
zufügen, die erkennen lassen muss, in welcher Höhe aus der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigun-
gen der Gemeinde in späteren Jahren voraussichtlich Auszahlungen erwachsen werden und auf welche Jahre 
sich diese verteilen (vgl. § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO NRW). Durch die Übersicht soll der Rat der Gemeinde 
informiert werden, in welchem Umfang die künftigen Haushaltsjahre bereits durch Zahlungsverpflichtung der 
Gemeinde vorbelastet sind, weil in Vorjahren die vom ihm festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in An-
spruch genommen worden sind. Es ist daher für die Gemeinde notwendig, in dieser Übersicht zum gemeindlichen 
Haushaltsplan sowohl die voraussichtlich erforderlichen Verpflichtungen im neuen Haushaltsjahr als auch die 
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voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren, aufgeteilt auf die 
künftigen Haushaltsjahre, auszuweisen (vgl. Nr. 1.4.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; 
SMBl. NRW. 6300). 
 
 
2.3.2 Informationen über die Übertragung  
 
Die Übertragung noch nicht in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen erfolgt durch die gemeindli-
che Verwaltung. Durch diesen Vorgang wird der nicht benötigte Teil der in der gemeindlichen Haushaltssatzung 
festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in das dem Haushaltsjahr folgende Jahr übertragen. Der Rat der 
Gemeinde soll darüber ergänzend zu den Informationen über den Stand der Inanspruchnahme der gemeindlichen 
Verpflichtungsermächtigungen informiert werden.  
 
Es bietet sich dafür eine entsprechende Ergänzung der dem Rat vorzulegenden Übersicht über die übertragenen 
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen an (vgl. § 22 Absatz 4 GemHVO NRW). Durch entspre-
chende Angaben in einem besonderen Abschnitt kann der Rat nachvollziehen, in welchem Umfang die gemeind-
liche Verwaltung die Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen in der gemeindlichen Haushaltssatzung noch 
nicht in Anspruch genommen hat, aber gleichwohl noch ein Bedarf für deren Gebrauch besteht, der jedoch erst 
im Folgejahr umgesetzt werden kann. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 86 
Kredite 

 
(1) 1Kredite dürfen nur für Investitionen unter der Voraussetzung des § 77 Abs. 3 und zur Umschuldung aufge-
nommen werden. 2Die daraus übernommenen Verpflichtungen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde in Einklang stehen. 
 
(2) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haus-
haltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlass dieser 
Haushaltssatzung. 
 
(3) 1Die Aufnahme einzelner Kredite bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, sobald die Kreditaufnahme 
nach § 19 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft beschränkt worden ist. 
2Die Einzelgenehmigung kann nach Maßgabe der Kreditbeschränkungen versagt werden. 
 
(4) 1Entscheidungen der Gemeinde über die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer 
Kreditverpflichtung gleichkommt, sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens einen Monat vor der rechts-
verbindlichen Eingehung der Verpflichtung, schriftlich anzuzeigen. 2Absatz 1 Satz 2 gilt sinngemäß. 3Eine Anzei-
ge ist nicht erforderlich für die Begründung von Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der laufenden Verwaltung. 
 
(5) 1Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits keine Sicherheiten bestellen. 2Die Aufsichtsbehörde kann Aus-
nahmen zulassen, wenn die Bestellung von Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht. 
 
 
Erläuterungen zu § 86: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Inhalte der Vorschrift 
 
1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Aufnahme von Krediten hat wegen der langfristigen Bindung der Gemeinde an den Kreditgeber eine beson-
dere haushaltsrechtliche und haushaltswirtschaftliche Bedeutung. Der Begriff „Kredit“ ist dabei im Sinne der Auf-
nahme von Finanzmitteln (Fremdkapital) auszulegen und nicht auf die bankrechtliche Einordnung beschränkt. Im 
Rahmen der Finanzhoheit der Gemeinde stellt diese Finanzierungsform eine Möglichkeit der Gemeinde dar, die 
Finanzierung der Investitionen sicherzustellen, die für die Gemeinde aber zusätzliche Kosten (Kreditzinsen) ver-
ursacht (vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW). Über diese Finanzierungsform entscheidet die Gemeinde eigenverantwort-
lich. Es besteht aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschrift keine Pflicht für die Gemeinde zur Aufnahme von 
Fremdkapital bzw. kein rechtlicher Anspruch, die Verschuldung zu erhöhen.  
 
Im Zusammenhang mit dem Begriff "Kredit" werden die verschiedenen Arten der gemeindlichen Verschuldung als 
Verbindlichkeiten erfasst. Sie sind entsprechend ihrem Zweck zu bilanzieren (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4 
GemHVO NRW). Die Kredite für Investitionen stellen dabei Finanzmittel für die Gemeinde dar, die als Einzahlun-
gen im Rahmen der Finanzrechnung haushaltsmäßig der Deckung der Investitionsauszahlungen dienen. Sie 
verstärken zweckbezogen die gemeindliche Liquidität, führen aber nicht zu gemeindlichen Erträgen und werden 
deshalb auch nicht in den gemeindlichen Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW einbezogen. Für die 
gemeindliche Kreditaufnahme bestehen daher materielle und formelle Voraussetzungen.  
 
Die Gemeinde kann Kredite aufnehmen, wenn diese der Bedarfsdeckung bei investiven Maßnahmen im Rahmen 
der gemeindlichen Aufgabenerfüllung dienen. Jeder gemeindlichen Kreditaufnahme muss dabei die Schaffung 
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von Vermögenswerten gegenüberstehen, sodass Anschaffungs- oder Herstellungskosten entstehen müssen, die 
zu einem entsprechenden Wertansatz in der gemeindlichen Bilanz führen. Die gemeindliche Kreditaufnahme ist 
daher - wie in den anderen Ländern - auf die investiven Zwecke und auf das Volumen der gemeindlichen Investi-
tionstätigkeit im Haushaltsjahr begrenzt. Die Kreditgeber der Gemeinde können dabei regelmäßig davon ausge-
hen, dass die Gemeinde leistungsfähig und zuverlässig ist und die vereinbarten Tilgungsleistungen erbringen 
wird. Es dürften zudem regelmäßig keine Tatsachen vorliegen, die eine Unzuverlässigkeit der Verantwortlichen in 
der Gemeinde im Rahmen ihres Kreditgeschäftes belegen. Die in der Vorschrift enthaltenen Voraussetzungen für 
eine gemeindliche Kreditaufnahme sind u.a. insbesondere notwendig, um eine Vereinbarkeit der gemeindlichen 
Kreditaufnahme mit dem geltenden Verfassungsrecht zu sichern.  
 
Diese Gegebenheiten führen daher als haushaltsmäßige Vorgaben zu einem Verbot der Finanzierung von auf-
wandswirksamen Auszahlungen der Gemeinde und der ordentlichen Tilgung durch Kredite. Eine haushaltsrechtli-
che Ausnahme besteht lediglich für eine Kreditaufnahme zur Umschuldung bestehender gemeindlicher Verbind-
lichkeiten, weil bei einem solchen Vorgang eine bestehende finanzielle Verbindlichkeit der Gemeinde in gleicher 
Höhe durch eine neue finanzielle Verbindlichkeit ersetzt wird. Eine Umschuldung wird auch nicht anders behan-
delt, wenn sich ggf. gleichzeitig die Vertragsbedingungen zwischen dem Kreditgeber und der Gemeinde substan-
ziell verändern.  
 
Das Erfordernis der Aufnahme von Krediten sollte von der Gemeinde jedoch nicht allein nach dem mit der Investi-
tionsmaßnahme verbundenen Zahlungsbedarf beurteilt werden, sondern anhand der Tragfähigkeit der aus der 
Investitionsmaßnahme resultierenden gemeindlichen Verpflichtungen sowie möglichen Erträgen und Aufwendun-
gen über die Nutzungszeit des gemeindlichen Vermögens, sodass die Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht 
unberücksichtigt bleibt. Auch die Belastungen künftiger Haushaltsjahre mit Zins- und Tilgungsleistungen bedingt 
grundsätzlich, dass eine Kreditaufnahme nur bei gemeindlichen Maßnahmen zulässig sein kann, bei der den 
künftigen Belastungen auch ein Vorteil für die Gemeinde gegenübersteht.  
 
Die heutige haushaltsrechtliche Regelung soll daher sicherstellen, dass der finanzpolitische Spielraum der Ge-
meinde erhalten bleibt und die sog. Symmetrie von Zukunftslasten und Vorteilen nicht verschoben wird. Die Re-
gelung erfordert aber von der Gemeinde, für jedes Haushaltsjahr eine Gesamtbetrachtung ihrer Liquidität vorzu-
nehmen, um den zutreffenden Kreditbedarf für gemeindliche Investitionen zu ermitteln. Die Aufnahme von Kredi-
ten für gemeindliche Investitionen unterliegt zudem einer eigenen Ermächtigung in der Haushaltssatzung (vgl. § 
78 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c GO NRW). Außerdem besteht bei diesen Krediten eine zeitliche Beschrän-
kung für die Inanspruchnahme der in der Haushaltssatzung enthaltenen Ermächtigung des Rates. 
 
Bei der haushaltsrechtlichen Regelung über die Kreditaufnahme für gemeindliche Investitionen wird davon aus-
gegangen, dass die Beibehaltung der Koppelung der Aufnahme von Krediten an die gemeindlichen Investitionen 
nicht zu unvertretbaren Einschränkungen der Gemeinde bei der Auswahl der Beschaffung der notwendigen Li-
quidität führt. Eine schwierige wirtschaftliche Lage der Gemeinde kann nicht durch das NKF bzw. das gemeindli-
che Haushaltsrecht korrigiert werden. Außerdem darf die Gemeinde in einen Liquiditätsverbund bzw. Cashpooling 
keine Finanzmittel aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen einbringen, denn diese Finanzmittel dürfen 
von der Gemeinde nur bedarfsgerecht aufgenommen werden und sind von ihr zweckbezogen im Rahmen ihrer 
Investitionstätigkeit zu verwenden. Sie stehen daher nicht allgemein für den Liquiditätsbedarf in einem Liquiditäts-
verbund zur Verfügung. 
 
In diesem Zusammenhang muss von der Gemeinde örtlich auch die Form der Verwaltung der gemeindlichen 
Schulden geklärt und organisiert werden. Diese Tätigkeiten unterliegen haushaltsmäßig dem Grundsatz der Wirt-
schaftlichkeit. Die Schuldenverwaltung kann dabei für Finanzmittel und Finanzinstrumente verantwortlich sein und 
daher als Aufgabe auch Finanzgeschäfte haben, die mit den Krediten für Investitionen und den Krediten zur Li-
quiditätssicherung zusammenhängen sowie ggf. weitere Geldgeschäfte, die darüber hinausgehen. Es muss dabei 
ein Überblick über die gemeindlichen Verbindlichkeiten im Sinne eines Schuldbuches bestehen, das auch der 
Dokumentation dient und fortzuschreiben ist.  
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1.2 Kredite und rückzahlbare Zuwendungen 
 
1.2.1 Rückzahlbare Zuwendungen für investive Zwecke 
 
Die Gemeinde wird vielfach durch Zuwendungen Dritter für investive Zwecke in ihrer Aufgabenerfüllung unter-
stützt. Der Dritte als Kapitalgeber hat dafür vielfach ein "Förderprogramm" aufgestellt und in den Vordergrund 
seiner Hingabe von Finanzmitteln an die Gemeinde gestellt. Oftmals wird dabei der Gemeinde das Kapital mit der 
Verpflichtung zur Rückzahlung in einem festgelegten Zeitraum gewährt. Eine solche unbedingte Rückzahlungs-
verpflichtung bedeutet, dass der Dritte sein Kapital nicht dauerhaft der Gemeinde übertragen will.  
 
Der Dritte als Zuwendungsgeber stellt durch eine solche Zuwendung der Gemeinde sein Kapital in Form einer 
„zeitraumbezogenen Finanzierungshilfe“ zur Verfügung. Eine solche Zuwendung kann die Gemeinde auch in 
Form eines Bankdarlehens erhalten. Solche Darlehen für investive gemeindliche Zwecke zählen dann nicht zu 
den Krediten nach dieser Vorschrift, auch wenn für die Gemeinde in diesen Fällen von Anfang an eine langfristige 
Rückzahlungsverpflichtung besteht. Ein solches programmbezogenes Darlehen stellt daher haushaltsrechtlich 
keine unmittelbare Kreditaufnahme der Gemeinde im Sinne der Vorschrift des § 86 GO NRW dar. Die Rückzah-
lungsverpflichtungen der Gemeinde sind deshalb in der gemeindlichen Bilanz unter dem Bilanzposten "Verbind-
lichkeiten aus Transferleistungen" anzusetzen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.6 GemHVO NRW).  
 
 
1.2.2 Rückzahlbare Zuwendungen für laufende Zwecke 
 
Im Rahmen von "Förderprogrammen" wird die Gemeinde auch für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 
Kapital unterstützt, das sie ggf. im Rahmen eines mehrjährigen Zeitraumes wieder zurückzuzahlen hat. Derartige 
Programme Dritter können grundsätzlich einer Landesförderung für laufende Zwecke der Gemeinde gleichgestellt 
und entsprechend haushaltsmäßig betrachtet werden. Wegen der Rückzahlungsverpflichtung der Gemeinde ist in 
solchen Fällen jedoch regelmäßig die Absicht des Kapitalgebers zu beurteilen, ob die festgelegte Rückzahlbarkeit 
innerhalb des Programms von nachrangiger Bedeutung ist. Eine unbedingte Rückzahlungsverpflichtung bedeutet, 
dass der Dritte als Zuwendungsgeber sein Kapital nicht auf Dauer der Gemeinde übertragen will.  
 
Die Förderprogramme für laufende Zwecke, z. B. für gemeindliche Sanierungsmaßnahmen, werden oftmals durch 
Banken aufgestellt, die das Kapital aber nur darlehensweise der Gemeinde zur Verfügung stellen können. Die 
Gemeinde darf nach den geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften keine Darlehen für Zwecke der laufenden 
Verwaltungstätigkeit aufnehmen. Bei den Programmen muss deshalb die Unterstützung der Gemeinde im Sinne 
einer Zuwendungsgewährung im Vordergrund der Finanzierung mit Rückzahlungsverpflichtung stehen (vgl. z. B. 
§ 5 der Satzung der NRW.BANK vom 16.03.2012; GV. NRW. S. 146). Bei solchen Programmförderungen wird 
daher die Zahlungsform nur durch die vom Dritten verfolgte Absicht bestimmt. Die Gemeinde sollte gleichwohl 
prüfen, ob sie die bauliche Sanierung nicht so gestalten kann, dass Herstellungskosten entstehen und die Darle-
hensfinanzierung einen investiven Charakter erhält. 
 
Im Rahmen einer aufgabenbezogenen und haushaltsmäßigen Gesamtsicht kann eine vom Programminhaber 
ausschließlich angebotene Zahlungsform "Darlehen" als nachrangig gegenüber der zweckbezogenen Unterstüt-
zung der Gemeinde betrachtet werden. Die Gemeinde kann daher das ihr gewährte Darlehen für Zwecke der 
laufenden Verwaltungstätigkeit nutzen, auch wenn die zu fördernde Maßnahme haushaltsrechtlich der laufenden 
Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zuzurechnen ist. Eine haushaltsrechtliche Zulässigkeit kann auch dann als 
gegeben angesehen werden, wenn aufgrund eines "Förderprogramms" oder im Fall einer Einzelförderung die 
Finanzmittel von der Gemeinde unmittelbar bei einer Bank oder einem Kreditinstitut abgerufen werden können. 
Solche Möglichkeiten entbinden die Gemeinde nicht von ihrer Verpflichtung, die Haushaltsverträglichkeit dieser 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 86 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 592 

zusätzlichen Finanzverpflichtungen unter Berücksichtigung ihrer Verschuldung und der Bedingungen des "För-
derprogramms" zu prüfen und herzustellen.  
 
Die Finanzierung einer gemeindlichen Maßnahme für laufende Zwecke in Form eines „Programmdarlehens“ ist 
dann regelmäßig als eine vom Zuwendungsgeber festgelegte Zahlungsform zu betrachten, die anhand der Ziele 
und Zwecke der Förderung haushaltsmäßig einzuordnen ist. Bei der Gemeinde muss dabei ebenfalls die finanzi-
elle Förderung durch Dritte im Vordergrund der Finanzierung der geplanten Maßnahme der laufenden Verwal-
tungstätigkeit stehen. Ein programmbezogenes Darlehen für laufende Zwecke der Gemeinde stellt dann haus-
haltsrechtlich keine investive Kreditaufnahme der Gemeinde im Sinne der Vorschrift des § 86 GO NRW dar. Die 
Möglichkeit, dass der Gemeinde ohne diese Zahlungsform ggf. keine Zuwendung gewährt werden würde, ist 
dabei für die haushaltsmäßige Behandlung unerheblich. 
 
 
2. Die Aufnahme von Krediten für Investitionen 
 
2.1 Allgemeine Zwecke 
 
Unter dem Begriff „Kredite für Investitionen“ wird das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten aufge-
nommene Kapital verstanden, das gesetzlich beschränkt, nur zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt wer-
den darf. Diese Beschränkung beruht auf den verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 83 Satz 2 der Landes-
verfassung NRW. Sie ist auch auf der in allen Ländern vorzufindenden Festlegung zum Haushaltsausgleich der 
Gemeinden begründet, dass diese grundsätzlich keine Aufwendungen entstehen lassen sollen, die nicht durch 
„ordentliche“ Erträge gedeckt werden können (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW). Die Kredite für Investitionen zählen 
daher nicht dazu. Außerdem ist auch die bankrechtliche Einordnung der Kredite an Gemeinden nach den Vor-
schriften des Kreditwesengesetzes ein maßgebliches Kriterium (vgl. z. B. § 21 Absatz 2 Nummer 1 KWG).  
 
Bei der Aufnahme von Krediten durch die Gemeinde ist u.a. auch der haushaltswirtschaftliche Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie § 77 Absatz 3 GO NRW zu beachten, nach dem von der Gemeinde ein 
Kredit nur aufgenommen werden darf, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich un-
zweckmäßig wäre. Vor der Aufnahme eines Kredites durch die Gemeinde sind daher i.d.R. Angebote verschiede-
ner Kreditgeber einzuholen. Für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit eines Angebotes sind alle Vertragselemente 
zu berücksichtigen und zu bewerten.  
 
In diesem Zusammenhang wird der Begriff „Investitionen“ durch die Festlegungen der im gemeindlichen Finanz-
plan unter der Investitionstätigkeit auszuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen bestimmt (vgl. § 3 Absatz 1 
Nummern 15 bis 25 GemHVO NRW). Daraus folgt, dass Auszahlungen der Gemeinde, z.B. für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden oder Finanzanlagen, mit Krediten für Investitionen finanziert werden dürfen. Dage-
gen darf die Gemeinde für zu leistende Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die ordentliche 
Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung) keine Kredite für Investitionen aufnehmen. Die Investitionstätigkeit der 
Gemeinde umfasst dabei die in der nachfolgenden Übersicht aufgezeigten Einzahlungs- und Auszahlungsarten, 
die im gemeindlichen Finanzplan als gesonderte Haushaltspositionen auszuweisen sind.  
 
Im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung kann die Gemeinde auch Investitionsmaßnahmen Dritter mit Krediten finan-
zieren, soweit sie wirtschaftlicher Eigentümer des finanzierten Verfügungsgegenstandes wird oder durch eine 
festgelegte Gegenleistungsverpflichtung des Dritten eine aktivierbare Zuwendung schafft (vgl. § 43 Absatz 2 
GemHVO NRW). Dabei ist zu beachten, dass die bilanzielle Abgrenzung zwischen Anlagevermögen und Umlauf-
vermögen in der gemeindlichen Bilanz nicht dazu führt, dass nur Vermögensgegenstände, die dem Anlagever-
mögen der Gemeinde zuzuordnen sind, als Investitionen im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften gelten.  
 
Die Kredite für Investitionen werden zudem haushaltsrechtlich von den Krediten zur Liquiditätssicherung nach § 
89 GO NRW unterschieden. Reichen die liquiden Mittel der Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung von fälligen 
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Auszahlungen nicht aus, darf sie lediglich Kredite zur Liquiditätssicherung nach § 89 Absatz 2 GO NRW aufneh-
men. Für diese „Liquiditätskredite“, die haushaltsmäßig nicht den Krediten nach dieser Vorschrift zuzuordnen 
sind, wird in der gemeindlichen Haushaltssatzung ein Höchstbetrag festgesetzt (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 3 GO 
NRW), sodass nicht der in der Haushaltssatzung festzusetzende Kreditrahmen (Kreditermächtigung) berührt wird 
(vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1c GO NRW). Außerdem gilt bei den beiden haushaltsrechtlichen Kreditarten eine 
zeitliche Beschränkung für die Inanspruchnahme der in der Haushaltssatzung enthaltenen Ermächtigung zur 
Aufnahme dieser Kredite.  
 
 
2.2 Ausleihungen als besondere Zwecke 
 
Zu den gemeindlichen Investitionen, bei denen eine Aufnahme von Krediten durch die Gemeinde zulässig ist, 
gehört auch die Gewährung von langfristigen Darlehen an gemeindliche Betriebe im Rahmen der Aufgabenerfül-
lung. Diese Sachlage gilt dann, wenn das von der Gemeinde gewährte Darlehen als Ausleihung zu klassifizieren 
ist. Als Ausleihungen werden langfristige Finanzforderungen der Gemeinde, denen Geld- oder Finanzgeschäfte 
zugrunde liegen, betrachtet. Die Langfristigkeit der gewährten Darlehen ist jedoch allein noch kein ausreichendes 
Abgrenzungskriterium, um eine Zuordnung zur gemeindlichen Investitionstätigkeit vorzunehmen. Das gemeindli-
che Darlehen muss zudem dem Betrieb der Gemeinde unter dem Zweck gewährt werden, dass die Kapitalhinga-
be dauernd den Verwaltungsbetrieb der Gemeinde zu dienen hat.  
 
Ein Darlehen der Gemeinde kann daher regelmäßig als Ausleihung klassifiziert und der gemeindlichen Investiti-
onstätigkeit zugeordnet werden, wenn die Gemeinde mit dem Darlehen eine langfristige Bindung z.B. mit einem 
ihrer Betriebe eingeht, d.h. ist die Hingabe von Kapital durch die Gemeinde deshalb erfolgt, damit dadurch Erträ-
ge erwirtschaftet (Eigenkapital ersetzt) und der fremde Betriebszweck gefördert, ein unternehmerischer Einfluss 
ausgeübt oder eine Geschäftsbeziehung dauerhaft gesichert werden soll.  
 
Diese Erfordernisse können regelmäßig als gesichert angesehen werden, wenn der Investitionsbedarf des Be-
triebes der Anlass für die Gewährung eines Darlehens durch die Gemeinde ist. Im Rahmen der Entscheidung 
über die Hingabe von Kapital an einen gemeindlichen Betrieb ist gleichwohl noch zu prüfen, ob die Hingabe ggf. 
nicht so ausgestaltet ist, dass haushaltsmäßig eine Veranschlagung unter der Haushaltsposition „Aktivierbare 
Zuwendungen“ vorzunehmen ist.  
 
 
3. Kredite in fremder Währung 
 
3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde kann aus Wirtschaftlichkeitserwägungen heraus auch Kredite in fremder Währung aufnehmen, d. 
h. das Kreditvolumen wird nicht in Euro bemessen, sondern in einer anderen Währung, z. B. Schweizer Franken, 
Japanischer Yen, und kommt oftmals in dieser Währung auch zur Auszahlung. Ein in fremder Währung aufge-
nommener Kredit kann gleichwohl auch in Euro zur Auszahlung kommen. In diesen Fällen hat die Gemeinde 
wegen möglicher Wechselkursschwankungen während der Laufzeit des Kredites besondere Anforderungen bei 
der Risikoabwägung und Risikovorsorge zu erfüllen, insbesondere dann, wenn mit der Kreditaufnahme ein Wäh-
rungsswap oder ein kombinierter Zins- und Währungsswap verbunden wurde.  
 
Zur Vorbereitung einer Entscheidung über die Aufnahme von Krediten in fremder Währung sind deshalb unter 
Berücksichtigung der örtlichen Bedürfnisse die Entscheidungs- und Auswahlkriterien sowie die Zinssicherungsin-
strumente durch die Gemeinde im Einzelnen zu bestimmen. Sie hat die dafür notwendigen Informationen und 
Daten einzuholen. Diese Aufgabe enthält für die Gemeinden insbesondere die Verpflichtung, sich Kenntnisse 
über Sicherheiten und Risiken im Vergleich zu einer anderen Kreditaufnahme zu verschaffen. Eine Kreditaufnah-
me in fremder Währung erfordert wegen des möglichen Wechselkursrisikos zudem eine laufende eigenverant-
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wortliche „Kontrolle“ über die Abwicklung des Kreditgeschäftes während seiner Laufzeit. Es ist in diesen Fällen 
nicht ausreichend, die Kontrolle nur einmal jährlich vorzunehmen oder sie einem Dritten zu übertragen.  
 
 
3.2 Rückstellungen zur Absicherung eines Fremdwährungsrisikos 
 
Bei der Aufnahme von Krediten in fremder Währung muss von der Gemeinde geprüft werden, ob für die gesamte 
Laufzeit dieses gemeindlichen Geschäftes die Gleichwertigkeitsvermutung besteht. Dabei muss grundsätzlich von 
der Gefahr einer Vermögensminderung für die Gemeinde ausgegangen werden, sodass abhängig von der Höhe 
des Wechselkursrisikos von der Gemeinde eine Risikovorsorge vorzunehmen ist (vgl. RdErl. des Innenministeri-
ums vom 09.10.2006; SMBl. NRW. 652). Mit einer solchen Risikovorsorge wird bezweckt, dass die wirtschaftli-
chen Vorteile der Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten in fremder Währung nicht bereits zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses vollständig für Zwecke des gemeindlichen Haushalts abgeschöpft werden. Die gemeindliche 
Risikovorsorge soll deshalb darin bestehen, dass ein Teil der wirtschaftlichen Vorteile gegenüber einer Kreditauf-
nahme in Euro-Währung erst zu einem späteren Zeitpunkt bzw. nach vollständiger Tilgung des Fremdwährungs-
kredits realisiert wird. In der Zeit davor kann für die Gemeinde aus dem Wechselkursrisiko eine ungewisse Au-
ßenverpflichtung bestehen, die es zu bilanzieren gilt.  
 
Die Gemeinde soll deshalb im Zeitpunkt der Kreditaufnahme in Fremdwährung als „Absicherung des Fremdwäh-
rungsrisikos“ eine entsprechende Rückstellung bilden. Diese Rückstellung soll solange bilanziert werden, bis 
gesichert ist, dass sich das Fremdwährungsrisiko der Gemeinde nicht mehr realisiert. Dieses ist i.d.R. erst nach 
Ablauf des Darlehensvertrages bzw. nach Rückzahlung des aufgenommenen Fremdwährungskredites der Fall 
und nicht abhängig von den vereinbarten Zinsbindungsfristen. Die Risikovorsorge ist von der Gemeinde unter 
Berücksichtigung des bestehenden Fremdwährungsrisikos zu bemessen. Sollten keine konkreten Anhaltspunkte 
für die Bestimmung der Höhe der notwendigen Risikovorsorge vorliegen, ist die Rückstellung mit einem Betrag in 
Höhe der Hälfte des Zinsvorteils der Gemeinde aus ihrer Kreditaufnahme in ausländischer Währung anzusetzen. 
Die Rückstellung ist nach Wegfall des Fremdwährungsrisikos ertragswirksam aufzulösen. 
 
 
3.3 Die Fremdwährungsumrechnung 
 
Die Gemeinde kann auch Kredite im Ausland aufnehmen. Sie hat bei aufgenommenen Krediten in fremder Wäh-
rung die Verpflichtungen daraus in ihrer Bilanz in der Währungseinheit „Euro“ anzusetzen. Diese Vorgabe erfor-
dert ggf. eine Umrechnung, in dem der Fremdwährungsbetrag mit dem zum Abschlussstichtag gültigen Umrech-
nungskurs in Euro umgerechnet wird. Außerdem sind über den Kurs der Währungsumrechnung gesonderte An-
gaben im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss zu machen (vgl. § 44 Absatz 2 Nummer 7 GemHVO NRW). 
Mit solchen Angaben im Jahresabschluss soll die Gemeinde nicht allein über solche Geschäftsvorfälle berichten 
und aufzeigen, in welchem Umfang die gemeindlichen Rückzahlungsverpflichtungen in der Währungseinheit 
„Euro“ bestehen. Die Gemeinde soll insbesondere auch das mit dem Geschäftsvorfall ggf. verbundene Risikopo-
tential offenlegen. Es ist daher sachgerecht, dass dazu die Gemeinde auch die jeweils getroffenen Zinsvereinba-
rungen benennt. 
 
 
4. Kreditkosten 
 
4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Vor der Annahme von Kreditangeboten zur Finanzierung von Investitionen ist von der Gemeinde zu prüfen, wel-
ches Angebot ihren finanzwirtschaftlichen Belangen am ehesten entspricht. Für die Kosten eines Kredites ist zwar 
die Höhe der Zinsen von entscheidender Bedeutung, jedoch sind auch andere für die Gemeinde entstehende 
Kosten nicht außer Betracht zu lassen, die mit der Aufnahme von Krediten entstehen, z. B. das Disagio oder 
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andere Nebenkosten, z. B. bei Fremdwährungskrediten. Bei den zu zahlenden Zinsen ist besonders darauf zu 
achten, dass diese wirtschaftlich sind. Die mögliche Zinsentwicklung in Form eines vorausblickenden und verant-
wortungsvollen Risikomanagements durch die Gemeinde einzuschätzen, ist daher geboten.  
 
Für den Abschluss eines Kreditvertrages ist deshalb eine punktuelle Betrachtung des Zins- und Kreditmarktes 
nicht ausreichend. Auch ist es grundsätzlich zulässig, Zinsderivate zur Zinsabsicherung zu nutzen. Solche Finan-
zinstrumente dürfen allerdings lediglich im Rahmen des abgeschlossenen Kreditgeschäftes eingesetzt werden. 
Dementsprechend sind Geschäfte mit Derivaten, die unabhängig von Kreditgeschäften abgeschlossen werden, 
als spekulative Geschäfte für die Gemeinden unzulässig. Derivative Finanzinstrumente des Kredit- und des 
Geldmarktes sind dadurch gekennzeichnet, dass ihr Wert von einer anderen Größe, z. B. einem Preis oder Zins-
satz, abgeleitet wird. Nach § 1 Absatz 11 Nummer 2 des Kreditwesengesetzes sind Derivate als Fest- oder Opti-
onsgeschäfte ausgestaltete Termingeschäfte, deren Preis unmittelbar oder mittelbar von einem Börsen- oder 
Marktpreis, einem Kurs, Zinssätzen oder anderen Erträgen abhängt.  
 
Bei Derivatgeschäften der Gemeinde handelt es sich um ein schwebendes Geschäft aufgrund eines Vertrages 
zwischen der Gemeinde und einem Kreditinstitut, dessen Wert i.d.R. auf Änderungen eines Zinssatzes aufgebaut 
wird, und das erst in der Zukunft, teils erst nach mehreren Jahren, erfüllt wird. Soweit die Derivate sich auf die 
Zinsen im Kreditgeschäft oder bei Geldanlagen beziehen, kommen sie auch bei den Gemeinden zum Einsatz. Sie 
müssen sich jedoch immer auf ein Grundgeschäft, z.B. einen bestehenden oder einen geplanten Kredit beziehen, 
um nicht unter das für die Gemeinden geltende Spekulationsverbot zu fallen (vgl. § 90 GO NRW). Diese Verknüp-
fung muss objektiv in jedem Einzelfall in sachlicher und in zeitlicher Hinsicht gegeben sein, d. h. die Derivate 
müssen den gemeindlichen Krediten zugeordnet werden können.  
 
Die Beziehung liegt in sachlicher Hinsicht vor, wenn der Nominalbetrag und die Währung von Grundgeschäft und 
Derivatgeschäft identisch sind, und in zeitlicher Hinsicht, wenn die Laufzeit und Fälligkeit des Derivats die Laufzeit 
und Fälligkeit von gemeindlichen Krediten als Grundgeschäft nicht überschreitet. Mit dieser Abgrenzung soll ne-
ben der Risikobegrenzung die notwendige Konnexität sichergestellt werden. Auch muss gewährleistet sein, dass 
die Gemeinden keine Derivatgeschäfte lediglich zur spekulativen Ertragserzielung nutzen. Sie dürfen wegen des 
Spekulationsverbots die Derivate auch nicht als einzeln handelbare Finanzinstrumente unter Inkaufnahme von 
Verlustrisiken einsetzen.  
 
 
4.2 Das Zinsrisikomanagement 
 
4.2.1 Die Zwecke und Inhalte 
 
Mit einem Zinsrisikomanagement können die Gemeinden bei variabel verzinslichen Verbindlichkeiten, bei auslau-
fenden Zinsvereinbarungen oder bei Umschuldungen sowie bei der Aufnahme neuer Kredite das Risiko von Zins-
steigerungen wirksam steuern, um die haushaltsmäßigen Belastungen in verträglichen Grenzen zu halten. In 
diesem Zusammenhang können auch Zinsderivate zum Einsatz kommen, wenn bei der Gemeinde ausreichend 
Kenntnisse über die Risiken und Chancen solcher Finanzinstrumente vorliegen und ein sorgfältiger Umgang 
damit erfolgt. Diese Gegebenheiten stellen vielfach eine erhebliche Herausforderung für die gemeindliche Kredit-
wirtschaft und die Geldanlage dar, um eine Optimierung von Kreditkonditionen zu erreichen und Zinsrisiken durch 
den Einsatz von Zinsderivaten zu begrenzen. Die Gemeinde hat dabei generell den Vorrang der Sicherheit und 
die Risikominimierung zu beachten. Auch darf sie die vielfältigen Möglichkeiten der Kapitalmärkte nur in einem 
angemessenen und vertretbaren Umfang in Anspruch nehmen.  
 
Die Abschlüsse von Finanzgeschäften sind zudem von der Gemeinde in ausreichender Weise zu dokumentieren, 
sodass neben den Daten des eigentlichen Finanzgeschäfts auch die vorhandene Risikosituation und die zu die-
sem Zeitpunkt vorhandene Marktmeinung der Gemeinde für Dritte, z. B. die örtliche Rechnungsprüfung, nachvoll-
ziehbar werden. Es bietet sich daher der Aufbau einer Rahmenkonzeption für ein örtliches Zinsrisikomanagement 
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mit einer Darstellung der wesentlichen Komponenten an. In diesen Fällen sollte die Konzeption insbesondere die 
gemeindlichen Ziele, die Methoden der Risikoidentifikation, der Bewertung und der örtlichen Steuerung unter 
Berücksichtigung des gemeindlichen Haushaltsrechts sowie der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, aber auch 
die Kontrollmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten (Überwachungsprozess) sowie die Darstellung nach außen, 
bezogen auf die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, enthalten.  
 
Die weitere Umsetzung in Form einer örtlichen Dienstanweisung für die Durchführung der gemeindlichen Finanz-
geschäfte kann sich dann daran anschließen. Eine solche örtliche Richtlinie sollte daher die zulässigen Finanzin-
strumente benennen, die örtliche Ziele und die Strategie für die gemeindlichen Finanzgeschäfte umfassen sowie 
das Risikomanagement und die Risikostreuung der Gemeinde festlegen. Sie sollte aber auch Grundlegendes 
über die Organisation und die Arbeitszuständigkeiten im Aufgabenbereich „Finanzmanagement“ enthalten und die 
Dokumentation und das interne Berichtswesen sowie die Informationen an die Adressaten der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft regeln. Die Einführung eines Zinsrisikomanagements durch die Gemeinde kann daher dazu 
beitragen, Zinsrisiken zu begrenzen, eine Optimierung von Kreditkonditionen und eine Senkung von Kapitalbe-
schaffungskosten zu erreichen und die gemeindliche Kreditbeschaffung insgesamt zu erleichtern. 
 
Im Zusammenhang mit der Einrichtung eines örtlichen Zinsrisikomanagements soll von der Gemeinde auch die 
Beteiligung des Rates der Gemeinde beim Abschluss von Zinssicherungsgeschäften unter Berücksichtigung der 
örtlichen Verhältnisse festgelegt werden. Im Zweifel dürften z. B. die Entscheidungen über den Einsatz von 
Zinsderivaten durch die Gemeinde als für die Gemeinde bedeutsame Geschäfte anzusehen sein, sodass eine 
Ratsbeteiligung dazu zwingend geboten ist. Es ist daher eine Festlegung für die gemeinde sachgerecht, ob und 
welche Zinssicherungsgeschäfte die gemeindliche Verwaltung als Geschäfte der laufenden Verwaltung abschlie-
ßen darf (vgl. § 41 GO NRW). Dabei muss auch entschieden werden, ob und ggf. wann ein Zustimmungsvorbe-
halt des Rates besteht. Ein solcher Vorbehalt kann z. B. ab einem bestimmten Geschäftsvolumen bestehen oder 
anhand einer Wertgrenze bestimmt werden, unterhalb derer von einer untergeordneten Bedeutung des Ge-
schäftsvorfalls für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde ausgegangen werden kann. Soweit die gemeindliche 
Verwaltung eigenverantwortlich auch Zinssicherungsgeschäfte abschließen kann, sollten mit dem Rat zeitnahe 
und sachgerechte Informationspflichten vereinbart werden. Für besondere Fälle kann sich der Rat gleichwohl 
auch noch eine vorherige Beteiligung vorbehalten. 
 
 
4.2.2 Zinsoptionen 
 
Eine Zinsoption ist eine Vereinbarung zwischen zwei Vertragsparteien, die der Gemeinde als einer der beiden 
Parteien das Recht einräumt, ein bestimmtes Finanzinstrument zu einem vorher fixierten Preis zu einem be-
stimmten Datum oder nach oder in einer festgelegten Zeitspanne zu kaufen (Call Option) oder zu verkaufen (Put 
Option). Sofern die Gemeinde der Käufer der Option ist, geht sie mit der Optionsvereinbarung keine Verpflichtung 
ein, von diesem Recht auch Gebrauch machen zu müssen. Gleichwohl hat sie für dieses Recht dem Verkäufer 
eine Optionsprämie zu zahlen. Der Verkäufer hat in solchen Geschäften keine Entscheidungsmöglichkeit über die 
Ausübung des Optionsrechts durch die Gemeinde als Optionskäufer.  
 
In diesem Zusammenhang wird regelmäßig ein Basisinstrument bestimmt, das im Rahmen der Optionsvereinba-
rung und bei Ausübung der Option durch den Käufer mit dem vorher fixierten Preis oder Zinssatz zu kaufen oder 
vom Verkäufer zu liefern ist. Die Ausübung der Option kann grundsätzlich an jedem Tag ihrer Laufzeit und spä-
testens am letzten Tag ihrer Laufzeit ausgeübt werden, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart worden ist. 
Als Basisinstrumente bei Zinsoptionen kommen daher insbesondere Caps oder Floors zum Einsatz, die es er-
möglichen, die Auswirkungen von Veränderungen des Zinsniveaus über einen vorher bestimmten Rahmen hin-
aus zu begrenzen. Je nach Umfang und Wirkung solcher Derivatgeschäfte muss eine Abstimmung darüber zwi-
schen Rat und Verwaltung erfolgen, um die Ermächtigungen zum Abschluss von Derivatgeschäften und die Ver-
antwortlichkeiten dafür festzulegen.  
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4.2.2.1 Caps (Zinsobergrenze) 
 
Ein Cap stellt ein Zinsbegrenzungsgeschäft dar. Er wird für einen bestimmten Zeitraum eine Zinsobergrenze 
bezogen auf einen bestimmten Betrag vereinbart. Sofern der Zins während der Cap-Laufzeit über die vereinbarte 
Obergrenze steigt, würde die Gemeinde als Inhaber des Caps die Differenz, bezogen auf den Nominalbetrag, von 
ihrer Bank als Verkäufer erstattet bekommen. Zum Zeitpunkt des Erwerbs des Caps muss i.d.R. von der Gemein-
de jedoch eine Prämie für eine solche Zinssicherung gezahlt werden. Ein solcher Cap kann aber auch mehrere 
hintereinanderliegende Optionsgeschäfte beinhalten. Der CAP ist ein Vertrag, in dem gegen Zahlung einer CAP-
Prämie (vom Käufer an den Verkäufer) das Steigen eines festgelegten Marktzinssatzes, über eine Zinsobergren-
ze der Verkäufer dem Käufer den Differenzbetrag bezogen auf den vereinbarten Kapitalbetrag erstattet.     
 
 
4.2.2.2 Floor (Zinsuntergrenze)  
 
Von der Gemeinde können auch Finanzgeschäfte zur Begrenzung von Zinssenkungen abgeschlossen werden 
(Floors). Diese Geschäfte kommen i.d.R. in Betracht, wenn die Verzinsung bei Finanzgeschäften nicht unter ein 
bestimmtes Niveau sinken soll, z. B. bei einer variablen Verzinsung. Der Floor entspricht spiegelbildlich dem 
CAP, d.h. unterschreitet der Referenzzins die vereinbarte Zinsuntergrenze, so ist von der Gemeinde als Floor-
Verkäufer die Zinsdifferenz, bezogen auf den Nominalbetrag, für die betreffende Zinsperiode nachträglich dem 
Käufer auszuzahlen.  
 
 
4.2.2.3 Collar (Zinskorridor) 
 
Bei Finanzgeschäften der Gemeinde ist auch die Vereinbarung einer Kombination von Floors und Caps möglich, 
die als Collar bezeichnet wird. In diesen Fällen werden beide Finanzgeschäfte gleichzeitig abgeschlossen und es 
muss eine Übereinstimmung der beiden Finanzinstrumente hinsichtlich der Laufzeit, des Referenzzinssatzes und 
des Bezugsbetrages geben. Durch den Cap soll eine Absicherung gegen steigende Zinsen erreicht und mit dem 
Floor an Zinssenkungen bei variabel vereinbarten Zinsen profitiert werden. 
 
 
4.2.3 Forward Rate Agreements (FRAs) 
 
Für die Umschuldung eines bestehenden Festzinskredit kann die Gemeinde bereits im Vorfeld einen Zinssatz für 
den zukünftigen Zeitraum vereinbaren, in dem die Umschuldung erfolgen soll (Forward Rate Agreements - 
FRAs). Solche FRAs sichern ein Zinsniveau ab, ersetzen aber nicht die diesem Geschäft zugrunde liegende 
Kreditaufnahme. Sofern sich das Zinsniveau anders entwickelt, sind zwischen den Vertragspartnern die verein-
barten Ausgleichsleistungen zu erbringen. Die Gemeinde erhält eine Ausgleichsleistung, wenn das Zinsniveau 
über der vereinbarten Zinslinie liegt. Sie muss dann selbst eine Ausgleichsleistung zahlen, wenn das Zinsniveau 
unter der vereinbarten Zinslinie liegt, sodass ihre Zinskosten höchstens dem vereinbarten Zinsniveau entspre-
chen. Ggf. kann beim Abschluss eines FRAs eine Prämie zu zahlen sein. Damit ist das FRA ein Vertrag, in dem 
für einen bestimmten Kreditbetrag auf gegenwärtiger Zinsbasis ein bestimmter Zinssatz (FRA-Zins), z.B. 6-
Monats-EURIBOR, für eine bestimmte Laufzeit (FRA-Periode) ab einem festgelegten Zeitpunkt vereinbart wird.   
 
 
4.2.4 Zinsswaps 
 
Im Rahmen von Zinsswaps werden künftige feste und variable Zinszahlungen auf einen nominellen Kreditbetrag 
für einen bestimmten Zeitraum gegeneinander getauscht. Dabei muss kein effektiver Tausch der Zinszahlungen 
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erfolgen, wenn Ausgleichszahlungen zwischen festen und variablen Zinssatz geleistet werden. Die variablen 
Zinssätze werden i.d.R. an einen Referenzzinssatz geknüpft, z. B. den Euribor o.a. Dazu zwei Beispiele: 
- Receiver- (Empfänger-)Swaps 

Bei diesen Swaps sind weiterhin die Festzinsen für den aufgenommenen Kredit zu zahlen. Zusätzlich sind 
die variablen Zinsen im Zinsswap zu zahlen. Im Gegenzug erhält der Kreditnehmer den für die Laufzeit des 
Swaps vereinbarten Festzins (Swapsatz). 

- Payer-(Zahler-)Swaps 
Bei diesen Swaps sind weiterhin die variablen Zinsen für den aufgenommenen Kredit zu zahlen. Zusätzlich 
ist für die Laufzeit des Swaps ein vereinbarter Festzins (Swapsatz) zu zahlen. Im Gegenzug erhält der Kre-
ditnehmer die variablen Zinsen im Zinsswap. 

 
Die Geschäfte über Zinsswaps werden auf dem Kapitalmarkt in unterschiedlichen Formen angeboten. So kann 
ausschließlich der Tausch variabler Zinsverpflichtungen gegeneinander zum Gegenstand einer Vereinbarung 
gemacht werden. Auch kann ein Zinsswap mit einem Währungsswap kombiniert sein. Die Flexibilität der Ge-
meinde bei solchen Geschäften kann sich auch in der Höhe der Zahlungen bei Geschäftsabschluss auswirken. 
Zu beachten ist dabei, dass durch diese Finanzgeschäfte keine Kapitalforderungen begründet werden. Beim 
Abschluss eines Zinsswapgeschäftes durch die Gemeinde ist im bilanziellen Sinne zudem von einem schweben-
den Geschäft auszugehen. Dieses ist wegen einer Vermutung der Ausgeglichenheit nicht in der gemeindlichen 
Bilanz anzusetzen.  
 
Beim Abschluss eines Zinsswapgeschäftes kann es ggf. auch zu Zahlungen zwischen den Vertragspartnern 
kommen, z. B. Zahlung einer Prämie. Eine bilanzielle Ansatzpflicht kann aus solchen Finanzgeschäften für die 
Gemeinde erst entstehen, wenn aufgrund der geschlossenen Vereinbarungen für die Gemeinde entweder Forde-
rungen oder Verpflichtungen begründet werden. In Einzelfällen kann beim Vorliegen der Voraussetzungen auch 
die Passivierung einer Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften in der gemeindlichen 
Bilanz vorzunehmen sein. (vgl. § 36 Absatz 5 GemHVO NRW). Eine Passivierungspflicht oder auch ein Verzicht 
darauf entsteht jedoch nicht alleine dadurch, dass die Gemeinde ein Zinsswapgeschäft abschließt. 
 
 
4.2.5 Eigenverantwortlicher Einsatz  
 
4.2.5.1 Die Informationspflichten 
 
Die Gemeinde entscheidet über den Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten in eigener Verantwortung. Sie muss 
sich deshalb über die Inhalte und Wirkungen sowie die haushaltsmäßigen Auswirkungen von Zinssicherungsin-
strumenten ausreichende Kenntnisse und Informationen verschaffen, bevor sie diese Instrumente im Rahmen 
ihres Schuldenmanagements einsetzt. Auch müssen bei der Gemeinde insbesondere Kenntnisse über das Risi-
kopotential insgesamt, das Verlustrisiko, Marktwerte und Zahlungspflichten bestehen, bevor von ihr eine „Zinssi-
cherung“ vereinbart wird. Im Rahmen einer Beratung muss sich die Gemeinde zudem Klarheit über ihren Wis-
sensstand verschaffen und ggf. weitere Informationen über den realistischen Einsatz von Zinssicherungsinstru-
menten einholen.  
 
Für den Vertragspartner der Gemeinde besteht auch eine Beratungs- bzw. Aufklärungspflicht, denn er muss von 
seinem Kunden alle Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit Finanzinstru-
menten, über Anlageziele und finanzielle Verhältnisse einholen, um dem Kunden das für ihn geeignete Finan-
zinstrument empfehlen zu können. Erlangt z. B. ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen nicht die erforderli-
chen Informationen, darf es im Zusammenhang mit einer Anlageberatung kein Finanzinstrument empfehlen oder 
im Zusammenhang mit einer Finanzportfolioverwaltung keine Empfehlung abgeben. Außerdem ist der Vertrags-
partner der Gemeinde i.d.R. verpflichtet, der Gemeinde rechtzeitig und in verständlicher Form Informationen zur 
Verfügung zu stellen, die angemessen sind, damit die Gemeinde als Kunde nach vernünftigem Ermessen die Art 
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und die Risiken der ihr angebotenen oder von ihr nachgefragten Arten von Finanzinstrumenten verstehen und auf 
dieser Grundlage ihre Entscheidung treffen kann.  
 
Die Informationen müssen sich dabei z. B. auf das Unternehmen und seine Dienstleistungen, die Arten von Fi-
nanzinstrumenten und die vorgeschlagene Anlagestrategie einschließlich der damit verbundenen Risiken, aber 
auch auf die Kosten und Nebenkosten beziehen (vgl. § 31 Absatz 3 WPHG). Das dazu vorgesehene Informati-
onsblatt darf sich dabei nur auf ein Finanzinstrument beziehen und keine werbenden oder sonstigen, nicht dem 
vorgenannten Zweck dienenden Informationen enthalten. Es kann auch als elektronisches Dokument zur Verfü-
gung gestellt werden. Das Informationsblatt, das der Gemeinde zur Verfügung zu stellen ist, muss nach § 5a 
WpDVerOV die wesentlichen Informationen über das jeweilige Finanzinstrument in übersichtlicher und leicht 
verständlicher Weise enthalten, sodass für die Gemeinde eine Vergleichsmöglichkeit für ihre Meinungsbildung 
besteht (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Produktinformationen bei Finanzinstrumenten 

 
 

-  über die Art des Finanzinstruments in Form wesentlicher Ausstattungsmerkmale. 
 
 
-  über die Funktionsweise in Form einer Produktbeschreibung. 
 
 
-  über die damit verbundenen Risiken und Chancen. 
 
 
-  über die Aussichten für die Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen. 
 
 
-  über die mit der Anlage verbundenen Kosten, ggf. auch zur Steuerpflicht. 
 

Abbildung 93 „Die Produktinformationen bei Finanzinstrumenten“ 
 
Die Gemeinde kann mit den Zinssicherungsinstrumenten nicht die aus der Kreditwirtschaft der Gemeinde, beste-
henden Risiken vermeiden, sondern nur eine Optimierung dieser Risiken zur eigenen Minimierung der haus-
haltswirtschaftlichen Belastungen vornehmen. Auch können Derivate zunächst Aufwendungen bei der Gemeinde 
verursachen. Die Gemeinde soll daher für ein nur die aus den örtlichen Gegebenheiten heraus geeigneten In-
strumente für ein Zinsrisikomanagement nutzen. Die allgemein verfügbaren Finanzinstrumente können dabei 
vielfach im Sinne der Gemeinde auch eine Anpassung erfahren.  
 
Die Gemeinde sollte dann eine Modifizierung verlangen, wenn es aus ihrer Sicht heraus der Zielerreichung der 
Gemeinde dient. Nur dann wird eine geeignete Entscheidungsbasis für die Gemeinde geschaffen, auf der sie eine 
Gesamtstrategie aufbauen und eine wirksame Risikosteuerung vornehmen kann. Zudem muss die haushalts-
rechtlich geforderte Bindung zwischen den Kreditgrundgeschäften und den Derivaten bzw. den Sicherungsin-
strumenten immer erhalten bleiben. Ansonsten würden spekulative Finanzinstrumente bei der Gemeinde vorlie-
gen, die dem gesetzlichen Spekulationsverbot widersprechen.  
 
 
4.2.5.2 Laufende Überwachung der Finanzgeschäfte 
 
Die Gemeinde soll, wenn sie ein aktives Zinsmanagement betreibt, einen konkreten Handlungsrahmen hinsicht-
lich des Umgangs mit Zins- und Anlagerisiken festlegen, durch den u.a. Ziele, Grundsätze, Verantwortlichkeiten 
und Prozesse bestimmt werden. Auch gehört dazu, zusätzlich zum Abschluss von Zinssicherungsinstrumenten 
und der Erfassung im doppischen Rechnungswesen der Gemeinde eine ständige Überwachung und Kontrolle im 
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Ablauf der abgeschlossenen Finanzgeschäfte sowie eine Markbeobachtung vorzunehmen. In diesem Zusam-
menhang gilt es, dies als pflichtige Aufgabe anzusehen und das Wissen der Gemeinde über die Chancen und 
Risiken bzw. Möglichkeiten des Einsatzes von haushaltsrechtlich zulässigen und vertretbaren Finanzinstrumenten 
ständig weiter zu entwickeln. Eine einmalige Information über derartige Finanzgeschäfte reicht für eine Anwen-
dung in der örtlichen Praxis der Gemeinde nicht aus.  
 
In Anbetracht des tatsächlichen Einsatzes von Finanzinstrumenten sollte bei Abschluss von gemeindlichen Fi-
nanzgeschäften nicht nur das Vier-Augen-Prinzip zur Anwendung kommen. Derartige Geschäfte sollten auch ein 
örtlicher Anlass sein, für den Aufbau eines sachgerechten Risikomanagements sein. Es sollte auch ein Konzept 
bei der Gemeinde bestehen und festgelegt sein, welche Produkte des Marktes für die Gemeinde in Betracht 
kommen und genutzt werden dürfen. Ein bei der Gemeinde vorhandenes Konzept müsste zudem ständig an den 
Markt angepasst werden. Die Gemeinde könnte in diesem Rahmen auch z. B. festlegen, dass neue Produkte nur 
nach einer Testphase tatsächlich zum Einsatz kommen.  
 
Die wirtschaftliche Bedeutung eines örtlichen Zinsrisikomanagements ist für die Gemeinde als so bedeutsam 
anzusehen, dass ein solches gesondertes Management für jede Gemeinde unerlässlich wird. Eine Optimierung 
der finanzwirtschaftlichen Abläufe innerhalb der Gemeinde und mit den Geschäftspartnern kann grundlegend 
dazu beitragen, fehlerhafte oder riskante Einsätze von Derivaten zu vermeiden, die zu erheblichen wirtschaftli-
chen Schäden bei der Gemeinde führen können.  
 
 
4.2.6 Die Bilanzierung von Zinsderivaten 
 
Die Gemeinde hat vor der Bilanzierung von Zinsderivaten eine sachgerechte Analyse der gegebenenfalls beste-
henden Sicherungsbeziehungen im Rahmen der abgeschlossenen Finanzgeschäfte vorzunehmen. Die von der 
Gemeinde abgeschlossenen Derivatgeschäfte stellen i.d.R. schwebende Geschäfte dar und sind daher nicht von 
der Gemeinde zu bilanzieren. Dabei ist im Einzelfall zu beurteilen, ob bereits vor Ablauf des Geschäftes ggf. Leis-
tungen von der Gemeinde zu erbringen sind oder ihr Ansprüche aus solchen Geschäften zustehen und abgewi-
ckelt werden, z. B. Ausgleichszahlungen.  
 
Bei der Bewertung sind insbesondere der Grundsatz der Einzelbewertung (vgl. § 32 Absatz 1 Nummer 2 GemH-
VO NRW) sowie das Vorsichtsprinzip (vgl. § 32 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO NRW) zu beachten. Es bietet sich 
für die Gemeinde bei solchen Finanzgeschäften an, für den Ansatz in der gemeindlichen Bilanz eine Bewertungs-
einheit zu bilden. Dafür müssen jedoch die nachfolgenden Voraussetzungen vorliegen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bilanzierung von Zinsderivaten 

 
 
 
Für die Bilanzierung müssen folgende Voraussetzungen kumulativ vorliegen: 
 
-    Beim Grund- und Sicherungsgeschäft muss aufgrund des diese Geschäfte beeinflussenden Risikopa-

rameters eine gegenläufige Wertentwicklung vorliegen (Homogenität der Risiken). 
 
 
-    Der Sicherungszusammenhang zwischen dem Grund- und dem Sicherungsgeschäft muss für den 

gesamten Zeitraum des abgeschlossenen Finanzgeschäftes der Gemeinde gegeben bzw. zu mindes-
tens herstellbar sein (zeitliche Kongruenz). 

 
 
-    Das Volumen des Sicherungsgeschäftes darf das Volumen der Grundgeschäfte im Rahmen der abge-

schlossenen Finanzgeschäfte übersteigen (abstrakte Konnexität). 
 

Abbildung 94 „Die Bilanzierung von Zinsderivaten“ 
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Die Gemeinde ist in diesem Zusammenhang verpflichtet, einen Sicherungszusammenhang zwischen dem Grund- 
und dem Sicherungsgeschäft über die gesamte Laufzeit des abgeschlossenen Finanzgeschäftes herzustellen. 
Als Grundgeschäft kann dabei das gesamte Portfolio der Gemeinde gelten (Abstrakte Konnexität). Auf eine nach-
vollziehbare Dokumentation ist zu achten. Dazu gehört vor allem, die Art des Risikos, die Ziele und Strategie der 
Sicherung festzuhalten, das Grundgeschäft und das Sicherungsinstrument zu benennen sowie eine Begründung, 
aus der erkennbar sein muss, aus welchen Gründen mit gegenläufigen Wertveränderungen oder Zahlungsströ-
men aus Sicht der Gemeinde zu rechnen ist. Eine sachgerechte Transparenz ist dabei herzustellen. 
 
 
4.2.7 Die Offenlegung der Zinssicherungsinstrumente  
 
Im Anhang des gemeindlichen Jahresabschlusses sollen derivative Finanzinstrumente, z.B. Zinssicherungsin-
strumente, unabhängig davon, ob sie ein schwebendes Geschäft darstellen, das nicht bilanzierungsfähig ist, 
angegeben werden. Diese Geschäfte sind wichtige Angaben über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Ge-
meinde im Sinne des § 44 Absatz 2 GemHVO NRW. Mit diesen Angaben soll ein Überblick über den Umfang der 
eingesetzten Finanzinstrumente gegeben werden, weil die Geschäfte der Gemeinde über Zinsswaps und Wäh-
rungsswaps ein schwebendes Dauerschuldverhältnis darzustellen, das zunächst nicht bilanziert wird, wenn nicht 
bereits bei Vertragsabschluss dafür Anschaffungskosten anfallen, z. B. wegen der Zahlung einer Prämie oder 
wegen entstandener Nebenkosten.  
 
Im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss sollen deshalb zu derartigen Geschäften der Gemeinde die Arten 
und der Umfang der derivativen Finanzinstrumente angegeben sowie dazu die beizulegenden Werte, soweit sie 
bestimmt werden können, und die angewandten Bewertungsmethoden aufgeführt werden. Dabei sollen möglichst 
die zinsbezogenen Finanzinstrumente von den währungsbezogenen Instrumenten getrennt dargestellt und dazu 
wegen der Beachtung des Konnexitätsprinzips die betroffenen Bilanzposten angegeben werden. Soweit Misch-
formen bestehen, sind diese gesondert im Anhang anzugeben. 
 
 
4.2.8 Die Unzulässigkeit spekulativer Finanzgeschäfte 
 
Der Einsatz von Finanzinstrumenten durch die Gemeinde, insbesondere von Finanzderivaten, ist unter Berück-
sichtigung des örtlichen Einzelfalles zu beurteilen. Dabei ist der Abschluss derartiger Finanzgeschäfte zu spekula-
tiven Zwecken grundsätzlich als unzulässig anzusehen. Die beim Abschluss von Finanzgeschäften wegen der 
notwendigen Zukunftsorientierung bestehenden Unsicherheiten können jedoch nicht als Spekulationen in diesem 
Sinne betrachtet werden. Von der Gemeinde muss aber regelmäßig sowohl beim Abschluss von Finanzgeschäf-
ten als auch während der Laufzeiten überprüft werden, ob ein unzulässiger Sachverhalt vorliegt.  
 
Das Vorliegen eines spekulativen Finanzgeschäfts kann ggf. gegeben sein, wenn ein Finanzderivat z.B. ohne 
ausreichende inhaltliche Abgrenzung und ohne Verlustbegrenzung abgeschlossen wird oder ein nicht vorhande-
nes Risiko abgesichert werden soll, das Derivat ausschließlich der Gewinnerzielung dient oder keine nachweisba-
re Konnexität zu einem Kredit als Grundgeschäft besteht. Die Gliederung des örtlichen Zins- und Schuldenmana-
gements in getrennte eigenständige Verantwortungsbereiche, z. B. „Geschäftsabschluss“, „Überwachung und 
Kontrolle“ und „Gesamtleitung“, sowie die getrennt davon vorzunehmende buchungstechnische Erfassung in der 
gemeindlichen Finanzbuchhaltung unterstützt dabei ein ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln in Bezug auf die 
zahlungswirksamen Finanzgeschäfte der Gemeinde und soll einem Missbrauch entgegen wirken.  
 
 
5. Die Kredittilgung 
 
Die Laufzeit eines Kredites soll sich grundsätzlich an der Lebensdauer des damit finanzierten Investitionsobjektes 
orientieren. Langfristige Investitionsobjekte sollen möglichst auch durch langfristige Kredite finanziert werden, 
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sofern nicht eine andere Laufzeit aus Gründen des Wirtschaftlichkeitsgebotes angezeigt ist. Der Grundsatz der 
Gesamtdeckung steht einer solchen Orientierung nicht entgegen (vgl. § 20 GemHVO NRW). Aus Gründen der 
gemeindlichen Haushaltssicherung bedarf es insbesondere bei einer kurzfristigen, aber auch bei einer mittelfristi-
gen Verschuldung einer besonders sorgfältigen Prüfung der Leistungsfähigkeit im Hinblick auf den künftigen 
Haushaltsausgleich und den Verschuldungspielraum der Gemeinde.  
 
Die jeweils bei einer Kreditaufnahme von der Gemeinde zu vereinbarende Tilgung kann sich im Regelfall an den 
erforderlichen Abschreibungen der gemeindlichen Investitionen und an der Leistungskraft der Gemeinde orientie-
ren. Bei Bedarf sollte sich die Gemeinde auch die Möglichkeit einer außerordentlichen Tilgung einräumen lassen, 
z. B. wenn für sie absehbar ist, dass ihr zu einem späteren Zeitpunkt weitere Geldmittel zufließen, die ggf. zur 
Reduzierung der gemeindlichen Verschuldung insgesamt genutzt werden können. Die Gemeinde besitzt zwar 
aus § 490 BGB ein außerordentliches Kündigungsrecht für die Kreditverträge, sie wäre in einem solchen Fall aber 
zum Ersatz des dem Kreditgeber entstehenden Schadens verpflichtet (Vorfälligkeitsentschädigung). Bei jeder 
einzelnen Kreditausnahme soll die Gemeinde daher abwägen und entscheiden, ob und in welchem Umfang ihr 
die Möglichkeit einer vorzeitigen Tilgung von aufgenommenen Krediten eingeräumt werden soll.  
 
 
6. Kündigungsrechte 
 
Die Gemeinde muss bei Aufnahme von Krediten sicherstellen, dass sie nicht von Kündigungsrechten ausge-
schlossen wird. Sie muss prüfen, inwieweit sie von den ihr im Einzelfall zustehenden Kündigungsrechten nach § 
489 BGB Gebrauch machen oder auch auf ein Kündigungsrecht verzichten will. Bei aufgenommenen Darlehen 
mit einer vertraglichen Festzinsperiode darf jedenfalls kein einseitiges Kündigungsrecht des Kreditgebers verein-
bart werden. Für den Kreditgeber sollte i.d.R. ein vorzeitiges Kündigungsrecht ausgeschlossen werden. Abgese-
hen von Änderungskündigungen zur Neuregelung der Konditionen und für den Fall des Zahlungsverzugs oder 
sonstiger Vertragsverletzungen sollte der Kredit an die Gemeinde für den Kreditgeber möglichst unkündbar sein. 
 
Bei zinsvariablen Darlehen muss außerdem ein beiderseitiges Kündigungsrecht für den Fall einer Anpassung des 
Zinssatzes an veränderte Kapitalmarktbedingungen auf einen Zeitraum von drei Monaten in der vertraglichen 
Vereinbarung beschränkt werden. Bei der Vereinbarung von sog. Zinsgleitklauseln (Anbindung der Zinssätze an 
bestimmte Sätze, z. B. Diskont, Lombard oder Euribor, hat die Gemeinde eigenverantwortlich eine sorgfältige 
Prognose der künftigen Zinsentwicklung (Zinsmeinung) vorzunehmen und sollte sich dabei ggf. durch eine spe-
zialisierte Fachberatung unterstützen lassen.  
 
 
7. Unterrichtungspflichten des Kreditgebers 
 
Die Gemeinde sollte sich im Rahmen ihrer Kreditwirtschaft bei den Kreditgebern nicht nur ausreichend über deren 
Kreditvergabe und die damit verbundenen Kreditbedingungen informieren, sondern bei einer Beratung durch 
Finanzmakler oder Banken neben den bankwirtschaftlichen Produktinformationen auch die Verhandlungen, so-
weit sachlich geboten, dokumentieren. Soweit ein Kreditgeber die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde in seine Beur-
teilung der Kreditvergabe an eine Gemeinde einbezogen und zur Abgrenzung besondere Kriterien entwickelt hat, 
muss er gegenüber der Gemeinde entsprechende Angaben machen, z. B. über eine Obergrenze für die von ihm 
an eine Gemeinde zu vergebenden Kredite. 
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde im Darlehensvertrag mit dem Kreditgeber ein fester Zinssatz vereinbart 
wurde und die Zinsbindung vor der für die Tilgung bestimmten Zeit endet, besteht eine Unterrichtungspflicht des 
Kreditgebers gegenüber der Gemeinde als Kreditnehmer (vgl. § 492a BGB). Der Kreditgeber hat die Gemeinde 
vor dem Ende der Zinsbindung darüber zu informieren, ob er zu einer neuen Zinsbindungsabrede bereit ist. In 
den Fällen, in denen diese Möglichkeit gegeben ist, muss die Unterrichtung des Kreditgebers ein Angebot über 
den Zinssatz enthalten. Eine Unterrichtungspflicht des Kreditgebers besteht auch vor Beendigung eines Kredit-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 86 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 603 

vertrages. Der Kreditgeber hat den Kreditnehmer darüber zu unterrichten, ob er zur Fortführung des Darlehens-
verhältnisses bereit ist. Diese Unterrichtung muss dann die zum Zeitpunkt der Unterrichtung gültigen Pflichtanga-
ben aus § 492 Absatz 1 Satz 5 BGB enthalten.        
 
 
8. Die bankrechtliche Kundeneinstufung 
 
Bei der gemeindlichen Kreditaufnahme am Kreditmarkt ist u.a. auch das Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz 
vom 16.07.2007 (BGBl. I S. 1330) nicht unbeachtlich. Nach diesem Gesetz sind die Banken als Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen verpflichtet, ihre Kunden, also auch die Gemeinde, anhand der gesetzlich vorgegebenen 
Kriterien zu klassifizieren. Diese Einstufung hat Auswirkungen auf die Bankleistungen gegenüber der Gemeinde, 
denn die Bank hat das Anlegerschutzniveau und die Grundsätze für die Ausführung von Aufträgen in Finanzin-
strumenten zu beachten.  
 
Die Einstufung der Gemeinde als Privatkunde oder professioneller Kunde wird von jeder Bank in Absprache mit 
der Gemeinde vorgenommen. Dabei hat die Gemeinde vielfach die Möglichkeit, sich unter Berücksichtigung des 
üblicherweise mit der betreffenden Bank laufenden Geschäftsverkehrs einzustufen zu lassen. Deshalb kann es 
bei den großen Städten im Einzelfall vorkommen, dass die Stadt bei der einen Bank als Privatkunde eingestuft ist, 
bei einer anderen Bank aber als professioneller Kunde. Die Gemeinde hat jedenfalls einen erheblichen Einfluss 
auf die Einstufung. So kann sie sich statt als Privatkunde unter der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen auch 
als professioneller Kunde einstufen lassen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Einstufung der Gemeinde als professioneller Kunde 

 
 
Die Einstufung eines Privatkunden als professioneller Kunde nach § 31a Absatz 7 Satz 1 erste 
Alternative des Wertpapierhandelsgesetzes darf jedoch nur erfolgen, wenn der Kunde 

Einstufung 
als  

professioneller 
Kunde 

 

 
1. gegenüber dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen zumindest in Text-
form beantragt hat, generell oder für eine bestimmte Art von Geschäften, 
Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen oder für ein bestimmtes 
Geschäft oder für eine bestimmte Wertpapierdienstleistung als professioneller 
Kunde eingestuft zu werden, 
 
 
2. vom Wertpapierdienstleistungsunternehmen auf einem dauerhaften Daten-
träger eindeutig auf die rechtlichen Folgen der Einstufungsänderung hinge-
wiesen worden ist, 
 
 
3. seine Kenntnisnahme der nach Nummer 2 gegebenen Hinweise in einem 
gesonderten Dokument bestätigt hat. 
 

 
Soweit das Wertpapierdienstleistungsunternehmen beabsichtigt, einen Kunden nach § 31a Absatz 7 Satz 1 zwei-
te Alternative des Wertpapierhandelsgesetzes als professionellen Kunden einzustufen, gilt Satz 1 entsprechend 
mit der Maßgabe, dass der Kunde sein Einverständnis zumindest in Textform erklären muss. 
 

Abbildung 95 „Die Einstufung der Gemeinde als professioneller Kunde“ 
 
Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das eine Anlageberatung oder eine Finanzportfolioverwaltung vor-
nimmt, muss von seinem Kunden alle Informationen einholen über Kenntnisse und Erfahrungen der Kunden in 
Bezug auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten, über Anlageziele und ihre finanziellen Verhältnisse, um dem Kun-
den das für ihn geeignete Finanzinstrument empfehlen zu können. Dazu gehört, dass der Kunde auch die mit 
einem solchen Geschäft verbundenen Anlagerisiken versteht. Erlangt das Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
nicht die erforderlichen Informationen, darf es im Zusammenhang mit einer Anlageberatung kein Finanzinstru-
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ment empfehlen oder im Zusammenhang mit einer Finanzportfolioverwaltung keine Empfehlung abgeben (vgl. die 
Einzelvorschriften des o.a. Gesetzes).  
 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat in ihrem Schreiben vom 25.06.2010 gegenüber den Ver-
bänden der für Finanzdienstleistungsunternehmen und der Kreditwirtschaft klargestellt, dass eine Gemeinde als 
Privatkunde im Sinne des § 31a Absatz 3 WpHG des Wertpapierhandelsgesetzes anzusehen ist und nicht als 
professioneller Kunde zu gelten hat. Das Ergebnis eines gemeindlichen „Privatkunden-Auftrages“ muss sich zu-
dem am Preis und an den Kosten des Finanzinstrumentes orientieren (vgl. § 33a Absatz 3 WpHG). Außerdem 
besteht die Pflicht eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens gegenüber der Gemeinde, diese ggf. auch über 
mögliche Probleme zur Ausführung der gemeindlichen Aufträge unter Anwendung der Grundsätze der bestmögli-
chen Ausführung zu unterrichten.  
 
In den Fällen der Einstufung der Gemeinde als professioneller Kunde und nicht mehr als Privatkunde muss das 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen die Gemeinde schriftlich darauf hinweisen, dass mit der Änderung dieser 
Einstufung auch die Schutzvorschriften für Privatkunden nicht mehr gelten. Die Gemeinde muss dazu ihr Einver-
ständnis geben und diese Sachlage schriftlich bestätigen. Die Einstufung der Gemeinde als professioneller Kunde 
steht einer späteren Rückstufung zum Privatkunden gem. § 31a Absatz 6 WpHG nicht entgegen, wenn dieses 
von der Gemeinde verlangt wird. 
 
 
9. Verbot des Betreibens von Bankgeschäften 
 
Im Zusammenhang mit den gemeindlichen Kreditgeschäften nach dieser Vorschrift ist auch das Verbot in § 107 
Absatz 6 GO NRW zu beachten, nach dem die Gemeinde kein Bankunternehmen errichten, übernehmen oder 
betreiben darf. Diese Regelung schließt dabei das generelle Verbot zum Betreiben von Bankgeschäften im Sinne 
des § 1 Absatz 1 KWG ein. Für die Abwicklung solcher Bankgeschäfte bedarf es nicht zwingend eines Unterneh-
mens, denn Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäfte werden, auch wenn der Umfang dieser Geschäfte objektiv 
keinen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, bereits dann gewerbsmäßig betrie-
ben, wenn der gemeindliche Betrieb auf eine gewisse Dauer angelegt ist und die Gemeinde ihn mit der Absicht 
der Gewinnerzielung verfolgt.  
 
Eine Gewinnerzielungsabsicht ist z. B. dann als gegeben anzunehmen, wenn durch ein Geschäft höhere Zinsen 
bei Kreditinstituten erspart werden sollen. Eine Beurteilung gemeindlicher Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 KWG bedarf daher regelmäßig der Kenntnisse im Einzelfall, denn beim Betreiben mehrerer Bank- oder 
Finanzdienstleistungsgeschäfte durch die Gemeinde kann sich ein bankrechtlicher Geschäftsbetrieb der Gemein-
de bereits auch bei einem vergleichsweise geringen Umfang ergeben. Der Gemeinde ist aber anderseits durch § 
107 Absatz 7 GO NRW gestattet worden, eine Sparkasse zu errichten und zu betreiben. Für diese öffentlich-
rechtliche Anstalt gelten dann die besonderen Vorschriften des Sparkassengesetzes Nordrhein-Westfalen.  
 
 
10. Kreditaufnahme und gemeindlicher Haushalt 
 
10.1 Kreditaufnahme und Haushaltssatzung 
 
Die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen der Gemeinde sind mit ihrem Gesamtbetrag in der Haus-
haltssatzung des Haushaltsjahres festzusetzen (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1 c GO NRW). Diese besondere 
Festsetzung in der gemeindlichen Haushaltssatzung (Kreditermächtigung) ist sachlich erforderlich, um den Rat 
der Gemeinde unmittelbar in die Entscheidung über das benötigte Fremdkapital einzubeziehen. Die Veranschla-
gung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit allein 
im Haushaltsplan ist allein nicht als ausreichend anzusehen. Es ist notwendig, den Umfang des für die Anschaf-
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fung von Vermögensgegenständen der Gemeinde benötigten Fremdkapitals zusammengefasst aufzuzeigen, um 
die sich auf mehrere Jahre verteilende und zu finanzierende Rückzahlung beurteilen zu können.  
 
Diese Vorgehensweise führt nicht zu einer Doppelerfassung der Investitionskredite in der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft. Durch die besondere Satzungsregelung wird außerdem verdeutlicht, dass die in der Rangfolge 
der zu beschaffenden Finanzmittel vor den Investitionskrediten liegenden Finanzmittel nicht ausreichen, um die 
gemeindlichen Aufgaben im betreffenden Haushaltsjahr in ausreichendem Maße zu erfüllen. Diese Finanzmittel 
aber gleichwohl erforderlich sind, weil eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig 
wäre (vgl. § 77 Absatz 3 GO NRW). 
 
Die satzungsmäßige Festsetzung für Investitionskredite darf zudem nur den Bedarf für die jahresbezogene Auf-
gabenerfüllung der Gemeinde beinhalten, für die investive Auszahlungen im gemeindlichen Haushaltsplan veran-
schlagt worden sind. Ihr darf von der Gemeinde kein Bedarf zugerechnet werden, der ggf. bei den Betrieben der 
Gemeinde besteht. Die Kreditermächtigung umfasst zudem nicht die Kredite zur Liquiditätssicherung. Für diese 
Kredite ist gesondert an anderer Stelle der gemeindlichen Haushaltssatzung ein Höchstbetrag festzusetzen (vgl. 
§ 78 Absatz 2 Nummer 3 GO NRW).  
 
 
10.2 Kreditaufnahme und Finanzplan 
 
Im gemeindlichen Finanzplan werden in der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätig-
keit“ vorrangig die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen nach § 86 GO NRW sowie die 
Auszahlungen für deren Tilgung getrennt voneinander ausgewiesen, weil deren Jahressummen in der Finanz-
rechnung die betreffenden Passivposten in der gemeindlichen Bilanz verändern (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 4.2 
GemHVO NRW). Auch die Gewährung von Darlehen im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde und die 
daraus entstehenden Rückflüsse sind grundsätzlich unter der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde zu erfassen, 
auch wenn dafür in der Vorschrift keine gesonderte Haushaltsposition gefordert wird.  
 
Von der Gemeinde ist örtlich abzuschätzen und zu entscheiden, ob für die Gewährung von Darlehen und ggf. ab 
welchem Volumen eine gesonderte Haushaltsposition dafür im Finanzplan ausgewiesen wird. Es besteht aber 
auch die Möglichkeit, die in der Vorschrift vorgesehene Haushaltsposition entsprechend zu erweitern und zu 
bezeichnen, denn das Muster für den gemeindlichen Finanzplan ist nicht für verbindlich erklärt, sondern nur zur 
Anwendung empfohlen worden (vgl. Nr. 1.2.2 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. 
NRW. 6300).  
 
 
10.3 Kreditaufnahme und Ergebnisplan 
 
Die Aufnahme und die Rückzahlung von gemeindlichen Krediten nach dieser Vorschrift ist nicht Gegenstand der 
Veranschlagung im jährlichen Ergebnisplan der Gemeinde, denn die mit einem Kredit verbundenen Einzahlungen 
und Auszahlungen stellen gleichzeitig keine gemeindlichen Erträge und Aufwendungen dar. Diese Sachlage gilt 
allerdings nicht für die aus der Aufnahme der Kredite von der Gemeinde zu zahlenden Zinsen und Kreditbeschaf-
fungskosten (vgl. § 2 GemHVO NRW). Die mit den Krediten der Gemeinde zusammenhängenden Zahlungen sind 
nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip in dem Finanzplan des Haushaltsjahres zu veranschlagen, in dem diese 
erzielt oder zu leisten (vgl. § 11 Absatz 3 GemHVO NRW). Außerdem verändert die Aufnahme von Krediten und 
deren Tilgung durch die Gemeinde unmittelbar den Umfang der gemeindlichen Verbindlichkeiten in der gemeind-
lichen Bilanz (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4 GemHVO NRW). 
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10.4 Kreditaufnahme und vorläufige Haushaltsführung 
 
In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung der Gemeinde kommen für eine gemeindliche Kreditaufnahme ne-
ben der Vorschrift des § 86 GO NRW auch die besonderen Vorgaben des § 82 Absatz 2 GO NRW zur Anwen-
dung. Die Gemeinde darf dann in dieser Zeit Kredite für Investitionen nur bis zu einem Viertel des Gesamtbetra-
ges der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite aufnehmen, wenn ihre Finanzmittel für die 
Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Finanzplans nicht ausreichen. Sie 
bedarf zu dieser Kreditaufnahme außerdem noch der Genehmigung ihrer Aufsichtsbehörde. 
 
Die Gemeinde hat dann bei ihrem Antrag auf Genehmigung der vorgesehenen Kreditaufnahmen eine nach Dring-
lichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beizufügen. Sie muss deshalb 
bereits vor der Antragstellung prüfen, ob ihre Kreditverpflichtungen insgesamt (alt und neu) mit ihrer dauernden 
Leistungsfähigkeit in Einklang stehen. Die Bedarfsermittlung bzw. Prüfung ist dabei auch unter dem Kriterium 
vorzunehmen, ob eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist (vgl. § 77 Absatz 
3 GO NRW). Die Gemeinde soll dabei noch berücksichtigen, dass die Ermächtigungen für die Kreditaufnahme 
und die Verpflichtungsermächtigungen aus der Haushaltssatzung des abgelaufenen Haushaltsjahres bis zum 
Erlass der neuen Haushaltssatzung weiter gelten, jedoch nur in dem Umfang, der im abgelaufenen Haushaltsjahr 
noch nicht in Anspruch genommen worden ist (vgl. nach § 85 Absatz 2 und § 86 Absatz 2 GO NRW). 
 
 
11. Die bilanzielle Behandlung von Krediten  
 
11.1 Das Vorliegen von Verbindlichkeiten 
 
Eine gemeindliche Verbindlichkeit liegt z. B. immer dann vor, wenn für die Gemeinde gegenüber einem Dritten zu 
einer Leistungserbringung aufgrund eines aufgenommenen Kredites für Investitionen besteht. Die Verbindlichkeit 
bezieht sich in diesem Fall auf Geldleistungen seitens der Gemeinde, bei denen die Zahlungsverpflichtung durch 
Vertrag hinreichend konkret bestimmt sein muss. Während der Vertragslaufzeit besteht dann zum jeweiligen 
gemeindlichen Abschlussstichtag noch eine rechtliche Außenverpflichtung, die noch nicht oder noch nicht voll-
ständig erfüllt wurde und die vor dem Abschlussstichtag wirtschaftlich entstanden ist. Eine wirtschaftliche Belas-
tung ist dabei deshalb gegeben, weil die Gemeinde sicher von einer Verminderung ihres Vermögens ausgehen 
kann. Quantifizierbar ist eine gemeindliche Verbindlichkeit aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, weil 
diese Verbindlichkeit zum Abschlussstichtag der Höhe nach konkret benannt werden kann, z. B. durch den Rück-
zahlungsbetrag bzw. den Erfüllungsbetrag (vgl. § 91 Absatz 2 GO NRW).  
 
Bei den von der Gemeinde aufgenommenen Krediten kann ggf. eine Differenz zwischen dem Rückzahlungsbe-
trag und dem Auszahlungsbetrag bestehen, z. B. durch ein Disagio. In den Fällen der gemeindlichen Kreditauf-
nahme für Investitionen, in denen der vereinbarte Rückzahlungsbetrag höher ist als der erhaltene Auszahlungs-
betrag, darf der Unterschiedsbetrag in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen werden. Dieser 
Betrag ist dann durch planmäßige jährliche Abschreibungen aufzulösen, die auf die gesamte Laufzeit der Ver-
bindlichkeit verteilt werden können (vgl. § 42 Absatz 2 GemHVO NRW).  
 
 
11.2 Der Bilanzausweis von Verbindlichkeiten 
 
Die Verbindlichkeiten der Gemeinde entstehen aus den gemeindlichen Geschäftsbeziehungen mit Dritten, z.B. 
aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen. In diesen Fällen werden z.B. durch die Ausgabe von Schuldver-
schreibungen (Kommunalobligationen) die Rechte der Gläubiger verbrieft und es entstehen in deren Umfang zu 
erfüllende Verbindlichkeiten für die Gemeinde. Der Ansatz der Verbindlichkeiten der Gemeinde in der gemeindli-
chen Bilanz orientiert sich im Wesentlichen an den Arten und Zwecken der Verbindlichkeiten. Insbesondere bei 
den von der Gemeinde aufgenommenen Krediten für Investitionen wird eine weitere Untergliederung nach Gläu-
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bigern verlangt. Die Zuordnung der gemeindlichen Investitionskredite zum zutreffenden Bilanzposten ist nur nach 
deren zweckbezogener Verwendung (für Investitionen der Gemeinde) und nicht nach der Laufzeit der Kredite 
vorzunehmen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.2 GemHVO NRW). Deshalb dürfen die kurzfristigen Kredite für In-
vestitionen nicht unter dem Bilanzposten "Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung" angesetzt 
werden (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.3 GemHVO NRW). 
 
 
11.3 Das Ausbuchen von Verbindlichkeiten 
 
Die Verbindlichkeiten der Gemeinde, z. B. die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, entstehen aus den 
gemeindlichen Geschäftsbeziehungen mit Dritten und sind in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Sie sind von 
der Gemeinde mindestens dann auszubuchen, wenn sie erloschen sind. Die Verbindlichkeiten erlöschen regel-
mäßig durch Erfüllung, d. h. wenn die Gemeinde ihrer Rückzahlungsverpflichtung vollständig nachgekommen ist 
(vgl. § 362 BGB). Bei der Gemeinde kann eine Verbindlichkeit auch durch eine Aufrechnung erlöschen, wenn z. 
B. vertraglich vereinbart wurde, dass bei gegenseitigen gleichartigen Leistungen jeder Vertragspartner auch ein-
seitig seine Forderung gegen die Forderung des Anderen aufrechnen darf, sofern die eigene Forderung voll wirk-
sam, einredefrei und fällig ist (vgl. § 387 BGB).  
 
Die Ausbuchung einer gemeindlichen Verbindlichkeit ist jedoch grundsätzlich nicht von der Art ihrer Beendigung 
abhängig. Vielmehr bestimmt die Art der Beendigung der Verbindlichkeit nur der Zeitpunkt der Ausbuchung. In 
Einzelfällen kann daher das Ausbuchen von gemeindlichen Verbindlichkeiten auch aufgrund einer Schuldum-
wandlung oder durch einen Erlass der Schuld erfolgen. Bei einem solchen Vorgang verzichtet der Gläubiger der 
Gemeinde ganz oder zum Teil auf seine Forderung gegenüber der Gemeinde als Schuldner. 
 
 
12. Die Schriftform bei der Abgabe von Erklärungen 
 
Die Aufnahme von Krediten für Investitionen durch schuldrechtliche Verträge stellen gemeindliche Verpflich-
tungserklärungen dar. Sie bedürfen daher der Schriftform (vgl. § 64 Absatz 1 GO NRW). Mit dieser gesetzlichen 
Vorgabe wird u.a. der Zweck verfolgt, die Gemeinde vor übereilten Erklärungen zu schützen. Sie soll sich außer-
dem vor der Unterzeichnung eines Vertrages eine ausreichende Klarheit über den Inhalt der neuen Verpflichtung 
verschaffen und auch die interne Entscheidungszuständigkeit klären.  
 
Die Erklärungen, durch welche die Gemeinde verpflichtet werden soll, sind i.d.R. vom Bürgermeister oder dem 
allgemeinen Vertreter und einem vertretungsberechtigten Bediensteten zu unterzeichnen, soweit es sich nicht um 
ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt. Bestehende Formvorschriften sind dabei zu beachten. Sofern 
Erklärungen der Gemeinde nicht den Formvorschriften der Gemeindeordnung entsprechen, wird die Gemeinde 
nicht dadurch gebunden (vgl. § 64 Absatz 4 GO NRW). 
 
 
13. Die Nichtigkeit von gemeindlichen Rechtsgeschäften 
 
In einem unmittelbaren Zusammenhang mit der gemeindlichen Vorschrift über das Verbot der Bestellung von 
Sicherheiten für einen gemeindlichen Kredit steht die Vorschrift über unwirksame Rechtsgeschäfte der Gemeinde 
(vgl. § 130 GO NRW). Nach dieser besonderen Vorschrift sind die Rechtsgeschäfte der Gemeinde, die von ihr 
ohne die aufgrund von Vorschriften der Gemeindeordnung erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
abgeschlossen werden, unwirksam. Bei einem Genehmigungsbedarf, z. B. für privatrechtliche Darlehensverträge, 
sind derartige Verträge bis zur Erteilung der Genehmigung schwebend unwirksam. Sie sind bei einer Ablehnung 
der Genehmigung endgültig unwirksam. Die Vorschrift dient gleichzeitig auch dem Schutz des gemeindlichen 
Vermögens im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 86 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 608 

In der benannten Vorschrift wird zudem ausdrücklich bestimmt, dass gemeindliche Rechtsgeschäfte, die gegen 
das Verbot der Bestellung von Sicherheiten für gemeindliche Kredite nach § 86 Absatz 5 GO NRW verstoßen, 
nichtig sind. Daraus lässt sich schließen, dass in solchen Fällen gemeindliche Kreditverträge schuldrechtlich und 
dinglich nichtig sind. Aus der Nennung von bestimmten gemeindlichen Sachverhalten in der Vorschrift kann zu-
dem abgeleitet werden, dass bei gemeindlichen Rechtsgeschäften die Verletzung anderer gemeinderechtlicher 
Vorschriften nicht zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes führt.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Kreditaufnahmen und Leistungsfähigkeit): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Kredite für Investitionen und zur Umschuldung): 
 
1.1.1 Kreditaufnahmen für Investitionen 
 
1.1.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben 
gesichert ist. Außerdem ist die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Die Aufgaben-
erfüllung der Gemeinde ist daher wesentlich mitbestimmend für die Kreditaufnahme für Investitionen. Für die 
Finanzierung kommunaler Investitionen sind daher besondere Maßstäbe anzulegen, sodass bei der Aufnahme 
von Krediten für Investitionen formelle Voraussetzungen erfüllt sein müssen, z. B. die Kreditermächtigung in der 
Haushaltssatzung nach § 78 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c GO NRW und materielle haushaltswirtschaftliche 
Voraussetzungen, z. B. die Subsidiarität der Kreditaufnahme nach § 77 Absatz 3 GO NRW.  
 
Vor der Annahme von Kreditangeboten zur Finanzierung von Investitionen hat die Gemeinde zu prüfen, welches 
Angebot ihren finanzwirtschaftlichen Belangen am ehesten entspricht. Dabei sind auch andere qualitative und 
quantitative Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber dem Kreditgeber zu betrachten. Außerdem unterliegt jede 
Kreditaufnahme der Gemeinde den Voraussetzungen des § 77 Absatz 3 GO NRW. Der in dieser Vorschrift ent-
haltene Grundsatz der Subsidiarität der Kreditaufnahme gegenüber anderen Finanzierungsmöglichkeiten wird 
durch zulässige Wirtschaftlichkeitsbewertungen modifiziert.  
 
Die Gemeinde darf daher einen Kredit nur zur Deckung eines gegenwärtigen Bedarfs im Rahmen der gemeindli-
chen Aufgabenerfüllung aufnehmen. Die Kredite für Gemeinden für Investitionen in Form des Kommunalkredits 
stellen keine eigenständige Kreditform dar, vielmehr unterliegen sie den Formen der Kredite aus der allgemeinen 
Geldwirtschaft. Der Begriff des Kredites ist daher von dort übernommen worden und entspricht dem Darlehens-
begriff nach §§ 488 BGB. Er umfasst daher für die Gemeinden nur Geldschulden und nicht darlehensweise emp-
fangene Sachen (vgl. §§ 607 ff. BGB).  
 
Die gemeindlichen Kredite werden im Rahmen privatrechtlicher Rechtsgeschäfte, z. B. als Schuldscheindarlehen, 
Anleihen u.a., aufgenommen. Sie können daher nach ihren Arten, nach Kreditgebern, nach ihrer Laufzeit, nach 
ihrer Rückzahlung oder nach ihrer Herkunft (Inland oder Ausland) sowie nach ihrer Ausgabe in Euro oder in einer 
Fremdwährung) unterschieden werden. Es sind dazu der Gemeinde keine haushaltsrechtlichen Vorgaben ge-
macht worden. Bei einem Festbetragskredit wird z. B. der Kreditbetrag am Ende der Laufzeit insgesamt in einem 
Betrag fällig, dagegen sind bei einem Ratenkredit jährlich gleiche Tilgungsraten zu zahlen. Bei einem Annuitäten-
kredit bleibt die Jahresleistung für den Kredit insgesamt gleich, sodass ersparte Zinsen die Tilgungsleistungen 
erhöhen. Die Gemeinde hat ihre Verpflichtungen aus aufgenommenen Krediten in ihrer Bilanz differenziert anzu-
setzen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.2 GemHVO NRW).  
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1.1.1.2 Der Begriff „Investitionstätigkeit“ 
 
Die gemeindliche Aufgabenerfüllung erfordert eine Vielzahl von Vermögensgegenständen, die von der Gemeinde 
angeschafft oder hergestellt werden müssen. Die Entscheidungen der Gemeinde über die Vornahme von Investi-
tionen bauen daher regelmäßig auf einem dringenden örtlichen Bedarf im Rahmen der Aufgabenerfüllung auf. Als 
gemeindliche „Investitionstätigkeit“ wird dabei der Tausch von Finanzmitteln der Gemeinde (Liquidität) in materiel-
le und immaterielle Wirtschaftsgüter bezeichnet. Diese Güter müssen für die Gemeinde von Nutzen sein, denn 
ein solcher Tausch darf nur im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung erfolgen. Für die Zuordnung von 
Einzahlungen und Auszahlungen zur Investitionstätigkeit kommt es deshalb darauf an, ob die Zahlungsströme bei 
der Gemeinde vermögenswirksam sind, d. h. der Veränderung des gemeindlichen Vermögens durch Anschaffun-
gen oder Veräußerungen von Vermögenswerten dienen.  
 
Unter diese Vorgaben fallen der Erwerb und die Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens und von 
sonstigen finanziellen Vermögenswerten, z. B. die Anlage von vorhandenen Finanzmittelbeständen in Wertpapie-
ren oder der Erwerb von Grundstücken (keine Kreditaufnahme für eine Geldanlage), die wegen einer beabsichtig-
ten kurzfristigen Veräußerung in der gemeindlichen Bilanz im Umlaufvermögen anzusetzen sind. Die Bilanzierung 
von gemeindlichen Vermögensgegenständen ist allein nicht ausschlaggebend dafür, ob die Anschaffung oder 
Herstellung eines Vermögensgegenstandes für die Gemeinde eine Investition darstellt, denn der Begriff „Investiti-
on“ ist vorrangig auf den haushaltsrechtlichen Finanzierungsvorgang ausgerichtet.  
 
Bei gemeindlichen Investitionen ist deshalb darauf zu achten, dass diese als Herstellungskosten oder Anschaf-
fungskosten der Gemeinde nach § 33 Absatz 2 und 3 GemHVO NRW zu bewerten sind und daher zu einem in 
der gemeindlichen Bilanz aktivierbaren Vermögensgegenstand führen. Diese Sachlage besteht unabhängig von 
den haushaltsrechtlichen Wertgrenzen, z. B. nach § 33 Absatz 4 GemHVO NRW, und den vom Rat der Gemein-
de festgelegten Wertgrenzen (vgl. § 14 Absatz 1 GemHVO NRW). Die Gemeinde muss daher bei einem Tausch 
zwischen ihren liquiden Mitteln und einem Sachwert auch die haushaltsmäßigen und bilanziellen Wirkungen in 
ihre Entscheidung über den Erwerb eines Vermögensgegenstandes einbeziehen, z. B. auch die Festlegung der 
künftigen Nutzungsdauer und der aus der Nutzung entstehenden Aufwendungen bzw. Folgekosten. Dazu gehört 
auch die Finanzierung unter Einbeziehung einer Aufnahme von Krediten für Investitionen. 
 
Grundsätzlich gilt deshalb, dass nur in den Fällen eines bilanziellen Ansatzes die von der Gemeinde zu leisten-
den Auszahlungen der gemeindlichen Investitionstätigkeit zugeordnet werden. In den Fällen, in denen dagegen 
kein neues gemeindliches Sachvermögen geschaffen wird, sind die von der Gemeinde geleisteten Zahlungen als 
„Erhaltungsaufwand bzw. Instandhaltungsaufwand oder als Unterhaltungsaufwand“ zu qualifizieren. Derartige 
Auszahlungen stellen dann lediglich gemeindliche Aufwendungen dar und sind im Ergebnisplan der Gemeinde zu 
veranschlagen. Sie dürfen auch nicht mit Krediten für Investitionen finanziert werden. 
 
 
1.1.1.3 Die Formen der Investitionstätigkeit 
 
Die Gewährung von langfristigen Darlehen im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde kann dann mit Kre-
diten finanziert werden, wenn das von der Gemeinde gewährte Darlehen als Ausleihung zu klassifizieren ist. Als 
Ausleihungen werden langfristige Finanzforderungen der Gemeinde, denen Geld- oder Finanzgeschäfte zugrun-
de liegen, betrachtet. Die Langfristigkeit der gewährten Darlehen ist jedoch allein noch kein ausreichendes Ab-
grenzungskriterium, um eine Zuordnung zur gemeindlichen Investitionstätigkeit vorzunehmen. Die Zuordnung zur 
gemeindlichen Investitionstätigkeit erfordert auch, dass das gemeindliche Darlehen dem Betrieb der Gemeinde 
unter dem Zweck gewährt wird, dass die Kapitalhingabe dauernd den Verwaltungsbetrieb der Gemeinde zu die-
nen hat bzw. diesem zu dienen bestimmt ist. 
 
Durch die Festlegungen im gemeindlichen Finanzplan werden die Formen der Investitionstätigkeit der Gemeinde 
weiter ausgefüllt. Die dort zu veranschlagenden Arten von gemeindlichen Einzahlungen und Auszahlungen für die 
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Investitionstätigkeit bestimmen dabei deren Rahmen (vgl. § 3 Absatz 1 Nummern 15 bis 25 GemHVO NRW). Der 
Investitionstätigkeit der Gemeinde werden die nachfolgend aufgezeigten Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
zugeordnet, die im gemeindlichen Finanzplan jeweils als gesonderte Haushaltspositionen auszuweisen sind (vgl. 
Abbildung).  
 

 
Die Investitionstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan 

 
 

ZAHLUNGSBEREICH 
 

ZAHLUNGSARTEN 

Einzahlungen 
aus Investitionstätigkeit 

 
- aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, 
- aus der Veräußerung von Sachanlagen, 
- von Beiträgen u.ä. Entgelten und 
- sonstige Investitionseinzahlungen, 
 

 
Auszahlungen 

aus Investitionstätigkeit 
 

 
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 
- für Baumaßnahmen, 
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, 
- für den Erwerb von Finanzanlagen, 
- von aktivierbaren Zuwendungen und  
- sonstige Investitionsauszahlungen, 
 

Abbildung 96 „Die Investitionstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan“ 
 
Im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung kann die Gemeinde auch Investitionsmaßnahmen Dritter mit Krediten finan-
zieren, soweit sie wirtschaftlicher Eigentümer des finanzierten Verfügungsgegenstandes wird oder durch eine 
festgelegte Gegenleistungsverpflichtung des Dritten eine aktivierbare Zuwendung schafft (vgl. § 43 Absatz 2 
GemHVO NRW). Dabei ist zu beachten, dass die bilanzielle Abgrenzung zwischen Anlagevermögen und Umlauf-
vermögen in der gemeindlichen Bilanz nicht dazu führt, dass nur Vermögensgegenstände, die dem Anlagever-
mögen der Gemeinde zuzuordnen sind, als Investitionen im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften gelten.  
 
 
1.1.1.4 Aktivierbare Eigenleistungen der Gemeinde 
 
Wenn die Gemeinde in Einzelfällen die Planung, Bauleitung oder sonstige Maßnahmen einer konkreten Investiti-
onsmaßnahme durch eigenes Personal oder durch Hilfsbetriebe der Gemeinde, z.B. Bauhof, Fuhrpark u.a., er-
bringen lässt, dürfen die dadurch entstandenen Aufwendungen der Investitionsmaßnahme zugerechnet werden. 
Dies geschieht in der Ergebnisrechnung dadurch, dass den für eine einzelne konkrete Investitionsmaßnahme 
entstandenen Aufwendungen in entsprechender Höhe Erträge unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“ 
gegenübergestellt werden.  
 
Die Zurechnung verändert daher nicht die bei der Gemeinde tatsächlich entstandenen Aufwendungen, die weiter-
hin entsprechend ihrer Entstehung in der Ergebnisrechnung nachgewiesen werden. Zu beachten ist dabei, dass 
durch die Zurechnung bzw. die Klassifizierung von aktivierten Eigenleistungen kein zusätzlicher Zahlungsbedarf 
entsteht. Auch werden durch die Zurechnung die zu leistenden Personal- und/oder Sach- und Dienstleistungen 
nicht zu Auszahlungen für die Investitionstätigkeit. Die Zurechnung bzw. die Aktivierung von gemeindlichen Ei-
genleistungen löst daher keinen Veränderungsbedarf für die in der Haushaltssatzung festgesetzte Kreditermäch-
tigung aus.  
 
 
1.1.1.5 Aktivierbare Zuwendungen der Gemeinde 
 
Die von der Gemeinde gewährten Zuwendungen für Investitionen Dritter (Investitionsförderungsmaßnahmen) 
werden im NKF wie gemeindliche Investitionsmaßnahmen behandelt, wenn diese in der gemeindlichen Bilanz 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 86 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 611 

anzusetzen sind. In diesem Sinne ist daher die gesonderte Nennung des Begriffes „Investitionsförderungsmaß-
nahmen“ entbehrlich geworden und in der Vorschrift des § 86 GO NRW nicht mehr enthalten. Eine gemeindliche 
Investitionszuwendung an Dritte kann dann der gemeindlichen Investitionstätigkeit zugeordnet werden, wenn die 
Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des mithilfe dieser Finanzmittel von dem Dritten angeschafften oder her-
gestellten Vermögensgegenstandes ist.  
 
Die Zuordnung einer Investitionszuwendung zur gemeindlichen Investitionstätigkeit ist auch dann vorzunehmen, 
wenn die Gemeinde dem Zuwendungsempfänger eine zeitlich konkrete (mehrjährige) oder eine mengenmäßige 
Verpflichtung auferlegt hat (Gegenleistungsverpflichtung des Dritten). In solchen Fällen besteht eine aktivierbare 
gemeindliche Zuwendung, die in der Bilanz der Gemeinde entweder im Bereich „Sachanlagevermögen“ unter der 
Vermögensart (bei wirtschaftlichem Eigentum), unter dem Bilanzposten „Aktive Rechnungsabgrenzung“ (bei einer 
zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung) oder unter dem Bilanzposten „Immaterielle Vermögensgegenstände 
(bei einer mengenbezogenen Gegenleistungsverpflichtung) anzusetzen ist. In allen anderen Fällen stellen die von 
der Gemeinde einem Dritten gewährten Zuwendungen gemeindliche Aufwendungen dar, die von der Gemeinde 
unmittelbar in ihrer Ergebnisrechnung des betreffenden Haushaltsjahres zu erfassen sind. 
 
 
1.1.1.6 Die Haushaltsermächtigung für die Kreditaufnahme 
 
Die von der Gemeinde vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen sind mit ihrem Gesamtbetrag in der ge-
meindlichen Haushaltssatzung als Kreditermächtigung festzusetzen (vgl. § 78 Absatz 2 Buchstabe c GO NRW). 
Dadurch entsteht im Rahmen des Satzungsrechtes und des Budgetrechtes die Entscheidungsbefugnis des Ra-
tes, die Beschaffung von Fremdkapital zur Finanzierung gemeindlicher Investitionen festzulegen. Diese Vorgabe 
ist erforderlich, weil allein die Veranschlagung der Kreditaufnahme im gemeindlichen Finanzplan als Einzahlung 
aus der gemeindlichen Finanzierungstätigkeit nicht als dafür ausreichend anzusehen ist (vgl. § 3 Absatz 1 Num-
mer 26 GemHVO NRW).  
 
Die notwendige Ermächtigung der gemeindlichen Verwaltung zur Aufnahme von Fremdkapital für die Anschaf-
fung von Vermögensgegenständen der Gemeinde bedarf eines Rahmens, also eines am Finanzierungsbedarf 
orientierten Gesamtbetrages, der innerhalb der gemeindlichen Haushaltssatzung festgesetzt wird. Mit dieser 
satzungsrechtlichen Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen der Ge-
meinde erforderlich ist, und der Veranschlagung der geplanten Investitionsauszahlungen und der Krediteinzah-
lungen besteht eine ausreichende Ermächtigung zur Aufnahme der einzelnen Kredite durch die Gemeinde. 
  
 
1.1.1.7 Kredite und Kapitalanlage (Geldanlage) 
 
Eine gemeindliche Kapitalanlage entsteht i.d.R. aus der Hingabe von vorhandenen liquiden Mitteln (Geldbeträ-
gen) der Gemeinde, die in Kapital umgewandelt werden. Dieser Vorgang stellt wie die Umwandlung von vorhan-
denen liquiden Mitteln der Gemeinde in Sachanlagen haushaltsrechtlich eine Investition dar. Außerdem stellt die 
von der Gemeinde erworbene Kapitalanlage bilanztechnisch eine Finanzanlage dar, sodass in diesem Zusam-
menhang der Zahlungsvorgang in der gemeindlichen Finanzrechnung unter der Haushaltsposition „Auszahlungen 
für den Erwerb von Finanzanlagen“ nachzuweisen ist (vgl. § 3 Absatz 1 Nummer 23 GemHVO NRW).  
 
Die Investitionen der Gemeinde bewirken regelmäßig eine dauerhafte Mehrung des gemeindlichen Vermögens, z. 
B. das in der gemeindlichen Bilanz anzusetzende Anlagevermögen, zu dem auch die Finanzanlagen zu zählen 
sind. Diese haushaltsrechtliche Zuordnung einer Kapitalanlage der Gemeinde könnte den Schluss zu lassen, 
dass dadurch auch eine Kreditfinanzierung für eine Kapitalanlage zulässig wäre. Die Gemeinde darf nach der 
Vorschrift des § 86 GO NRW Kredite für Investitionen aufnehmen. Der Erwerb einer Kapitalanlage dient einerseits 
der gemeindlichen Aufgabenerfüllung und ist andererseits als Finanzanlage zu bilanzieren. Die Voraussetzungen 
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für eine Kreditaufnahme für eine solche Kapitalanlage sind dann grundsätzlich als erfüllt anzusehen, wenn durch 
die Kapitalanlage angesammelten Finanzmittel für gemeindliche Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden.  
 
Einer solchen Kreditaufnahme dürfen jedoch auch die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nicht entgegen-
stehen. Sie ist nach dieser Vorschrift zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder unzweckmäßig 
wäre (vgl. § 77 Absatz 3 GO NRW). Es wäre daher auch zu prüfen, ob beim Erwerb einer Kapitalanlage mit durch 
einen Kredit der Gemeinde zugegangenen Geldmitteln (Fremdkapital) es zu einer dauerhaften Vermögensmeh-
rung bei der Gemeinde kommt. Bei einer Kreditaufnahme für eine Kapitalanlage könnte ggf. auch das Spekulati-
onsverbot in § 90 GO NRW berührt sein, wenn unterstellt werden kann, dass die Kapitalanlage vorrangig der 
Erzielung eines Gewinns aus der Differenz zwischen den Kreditkosten und dem Zinsertrag dient, und dabei auf 
die weitere „ungewisse“ Zinsentwicklung gesetzt wird. Andererseits dient aber eine solche Differenz erst einmal 
dazu, eine Wirtschaftlichkeit der Kapitalanlage anzunehmen.  
 
Bei der Finanzierung einer Kapitalanlage durch Fremdkapital ist auch der künftige Verwendungszweck in die 
Bewertung einzubeziehen. Im Sinne des § 86 GO NRW dürfte es nicht zulässig sein, wenn die fremdfinanzierte 
Kapitalanlage der Gemeinde dazu dient, in künftigen Haushaltsjahren die Auszahlungen aus zahlungswirksamen 
Aufwendungen zu ermöglichen. Mit einem solchen Zweck verliert der Erwerb einer Kapitalanlage den Charakter 
einer Investition und damit die Grundlage für eine zulässige Kreditaufnahme durch die Gemeinde. In diesem 
Sinne wäre bei einer Fremdkapitalfinanzierung der Kapitalanlage auch der Grundsatz der intergenerativen Ge-
rechtigkeit tangiert (vgl. § 1 Absatz 1 GO NRW).  
 
Die Voraussetzungen bedingen, dass die Gemeinde dann nicht eine Kapitalanlage mit Hilfe von aufgenommenen 
Investitionskrediten nach § 86 GO NRW erwerben darf, wenn mit den künftig durch die Kapitalanlage verfügbaren 
Finanzmitteln gemeindliche Aufwendungen finanziert werden sollen, z. B. die künftigen Versorgungsleistungen 
der gemeindlichen Beamten. Ein derartiger haushaltswirtschaftlicher Vorgang steht nicht mit den haushaltsrechtli-
chen Grundsätzen und Vorschriften für Gemeinden in Einklang. Es kommt in einem solchen Fall dafür auch kein 
Ersatz durch Kredite zur Sicherung ihrer Liquidität nach § 89 Absatz 2 GO NRW in Betracht. Diese Fremdmittel 
dienen nicht der haushaltsmäßigen Finanzierung, sondern ausschließlich dazu, die Zahlungsfähigkeit der Ge-
meinde aufrechtzuerhalten. 
 
 
1.1.2 Kreditaufnahmen für Zwecke der Umschuldung 
 
1.1.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Durch eine alleinige Festlegung in dieser Vorschrift auf die Aufnahme von Krediten für Investitionen wäre eine 
Aufnahme von Krediten für eine außerordentliche Tilgung bestehender Kredite (Umschuldung) nicht zulässig. Da 
aber durch die Vorschrift nur eine Kreditaufnahme für die ordentliche Tilgung von Schulden ausgeschlossen wer-
den soll, enthält die Vorschrift eine ausdrückliche Regelung, dass eine Kreditaufnahme auch zum Zwecke der 
Umschuldung von Krediten erfolgen darf (außerordentliche Schuldentilgung).  
 
Der Begriff „Umschuldung“ soll dabei als die Begründung einer neuen Verpflichtung der Gemeinde zur Beglei-
chung einer bestehenden Verpflichtung verstanden werden. Durch den in der Vorschrift bestehenden Regelungs-
zusammenhang mit der haushaltsrechtlichen Vorgabe, dass von der Gemeinde Kredite nur für Investitionen auf-
genommen werden dürfen. Daher bedeutet eine Umschuldung im Sinne dieser Vorschrift, die Ablösung eines 
Kredites für Investitionen durch die Aufnahme eines neuen Kredites für Investitionen. Im Rahmen einer Umschul-
dung können aber auch mehrere kleinere Kredite zu einem einzigen Kredit zusammengefasst werden. 
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1.1.2.2 Die Inhalte der Umschuldung 
 
Im Rahmen des gemeindlichen Liquiditätsmanagements und auch zur Zinsoptimierung werden von der Gemein-
de in unterschiedlichem Umfang bedarfsbezogene Umschuldungen vorgenommen. Durch eine gemeindliche 
Umschuldung erfolgt i.d.R. eine Ablösung der noch bestehenden Verbindlichkeit eines Kredites bei gleichzeitiger 
Neuaufnahme eines Kredites in Höhe des Restbetrages der noch bestehenden gemeindlichen Verbindlichkeit. 
Durch eine Umschuldung werden oftmals auch mehrere Einzelkredite zu einem „neuen“ Gesamtkredit zusam-
mengefasst. Solche Umschuldungen werden aus unterschiedlichen Anlässen vorgenommen. Durch sie wird i.d.R. 
das Volumen der bestehenden Verbindlichkeiten nicht verändert, sondern es werden unter den Vorgang des 
Austausches der Kredite lediglich die Kreditkonditionen der Gemeinde angepasst.  
 
Unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach § 75 Absatz 1 GO NRW kann ins-
besondere dann eine Umschuldung in Betracht kommen, wenn die Konditionen für die Gemeinde günstiger sind, 
als die des abzulösenden Kredites für Investitionen. Die Gemeinde kann im Rahmen der Umschuldung einen 
neuen Vertrag mit dem Kreditgeber abschließen, sie kann aber auch den Kreditgeber wechseln. Bei einer Um-
schuldung kommt jedoch keine Verlängerung der Laufzeit des ursprünglichen Kredites in Betracht, denn dieses 
käme der Neuaufnahme eines Kredites für Investitionen gleich. Aus diesen Gründen bedarf es auch keiner ge-
sonderten Ermächtigung des Rates der Gemeinde zur Durchführung der Umschuldung bzw. dem Austausch von 
Krediten und neuer Kreditkonditionen. 
 
 
1.1.2.3 Die Umwandlung kurzfristiger in langfristige Investitionskredite  
 
Die Gemeinde hat oftmals zur vorläufigen bzw. vorübergehenden Finanzierung einer Investition einen kurzfristi-
gen Kredit aufgenommen (Zwischenfinanzierung), weil z. B. während der Herstellungsphase ein günstiges Kre-
ditangebot bestand oder die der Gemeinde gewährte Zuwendung nur in bestimmten Teilbeträgen zur Auszahlung 
kam. Die Gemeinde kann dann am Ende der Laufzeit des aufgenommenen kurzfristigen Kredits diesen in einen 
langfristigen Kredit oder einen Annuitätenkredit umwandeln. Ein für gemeindliche Investitionen aufgenommener 
kurzfristiger Kredit stellt von Anfang an eine haushaltsrechtlich zulässige Kreditaufnahme dar, denn die Einzah-
lungen daraus dienen der haushaltsmäßigen Deckung von investiven Auszahlungen der Gemeinde. Sie haben 
nicht lediglich den allgemeinen Zweck, die Leistung fälliger Auszahlungen durch die Gemeinde zu ermöglichen.  
 
Diese Zwecksetzung kurzfristiger Kredite durch die Gemeinde führt dazu, dass solche kurzfristigen Kredite unter 
die Regelungen der Kreditaufnahme für Investitionen fallen und daher auch unter die Kreditermächtigung in der 
gemeindlichen Haushaltssatzung enthalten sein müssen (vgl. § 78 Absatz 2 Nr. 1c GO NRW). Ein für gemeindli-
che Investitionszwecke aufgenommener kurzfristiger Kredit ist zudem nur hinsichtlich seiner Laufzeit, aber nicht 
wegen seines Zweckes mit einem Kredit zur Liquiditätssicherung vergleichbar (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW). Die 
Aufnahme solcher kurzfristigen Kredite fällt nicht unter die Höchstbetragsgrenze der Kredite zur Liquiditätssiche-
rung, die in der gemeindlichen Haushaltssatzung festgesetzt sein muss (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 3 GO NRW).  
 
Für die tatsächlich von der Gemeinde aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung folgt andererseits daraus, 
dass diese Kredite nicht in langfristige Kredite oder Annuitätenkredite umgewandelt werden dürfen. Ein solcher 
Vorgang steht nicht mit dem Begriff „Umschuldung“ im Sinne der Vorschrift in Einklang. Die kurzfristigen Investiti-
onskredite können zudem von der Gemeinde auch durch erhaltene Zuwendungen für Investitionen, z. B. die 
Investitionspauschale des Landes, abgelöst werden. Eine solche Variante ist insbesondere dann sachgerecht, 
wenn die gemeindliche Investition noch nicht abgeschlossen ist und noch Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde 
gegenüber Dritten bestehen. Die Gemeinde muss dabei jedoch beachten, ob eine solche Finanzierung mit den 
Zweckvorgaben der erhaltenen Zuwendung in Einklang steht. 
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1.1.3 Unzulässige Finanzgeschäfte 
 
1.1.3.1 Keine Kreditaufnahmen für Telekommunikationsunternehmen 
 
Im Rahmen der Kreditaufnahmen hat die Gemeinde zu prüfen, in welchem Umfang neue Kreditaufnahmen für 
ihre Investitionstätigkeit notwendig und zulässig sind. Dafür können neben der fehlenden Liquidität zur Leistung 
der aktuellen Zahlungsverpflichtungen auch Ausleihungen an gemeindliche Betriebe wegen ihrer Aufgabenstel-
lung ein ausreichender Anlass sein. Die Gemeinde muss dazu u.a. prüfen, in welchen Geschäftsfeldern der ge-
meindliche Betrieb tätig ist. Den Unternehmen der Telekommunikation darf die Gemeinde z. B. wegen der Siche-
rung der Wahrnehmung gleicher Wettbewerbschancen neben der Beschränkung der Haftung keine Kredite nach 
Maßgabe kommunalwirtschaftlicher Vorzugskonditionen gewähren (vgl. § 108 Absatz 1 Nummer 10 GO NRW). 
 
 
1.1.3.2 Keine Einlagengeschäfte 
 
Für die Gemeinde ist die Annahme fremder Gelder als Einlagen oder anderer unbedingt rückzahlbarer Gelder von 
Dritten, sofern der Rückzahlungsanspruch der Dritten nicht in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieft 
wird, ein Einlagengeschäft als Bankgeschäft (vgl. § 1 Absatz 1 Nummer 1 KWG) und für die Gemeinde unzuläs-
sig. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Zinsen vergütet werden. Ein Einlagengeschäft im Sinne des KWG 
betreibt, wer fremde Gelder im o.a. Sinne annimmt. Als rückzahlbar werden dabei Gelder angesehen, bei denen 
ein zivilrechtlicher Anspruch auf ihre Rückzahlung besteht, z.B. bei einem Darlehen nach § 488 BGB und dieser 
nicht unter einer Bedingung steht (vgl. § 158 Absatz 1 BGB). Bereits die Anbahnung und Durchführung der Dar-
lehen ist als Einlagengeschäft im Sinne des KWG anzusehen.  
 
Eine Beurteilung gemeindlicher Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Absatz 1 KWG bedarf regelmäßig der Kenntnis-
se im Einzelfall, denn beim Betreiben mehrerer Bank- oder Finanzdienstleistungsgeschäfte kann sich ein bank-
rechtlicher Geschäftsbetrieb bereits auch bei einem vergleichsweise geringen Umfang ergeben. Kein Einlagenge-
schäft im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 KWG und damit kein gemeindliches Bankgeschäft ist die Ausgabe von 
Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen, bei denen von der Gemeinde unbedingt zurückzahlbare Gelder von 
Dritten angenommen werden und der unbedingte Rückzahlungsanspruch des Dritten in der Inhaber- oder Order-
schuldverschreibung verbrieft ist. Dabei ist Voraussetzung. dass die gesetzlichen und wertpapierrechtlichen Vo-
raussetzungen von der Gemeinde gewahrt und wirksame Wertpapiere begeben werden.  
 
In diesem Zusammenhang ist von der Gemeinde darauf zu achten, dass sie als Aussteller von Inhaber- oder 
Orderschuldverschreibungen nicht wegen einer möglichen Verwahrung und Aufbewahrung von Wertpapieren für 
Dritte den Tatbestand des Depotgeschäftes nach § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 KWG erfüllt, denn sie würde 
dann der Erlaubnispflicht nach § 32 KWG unterfallen. Außerdem kann auch der Vertrieb von Inhaber- oder Or-
derschuldverschreibungen durch Dritte, die von der Gemeinde beauftragt werden, eine für den Dritten erlaubnis-
pflichtige Finanzdienstleistung darstellen. Vor diesem Hintergrund wäre umfassend zu prüfen, ob ein Einlagenge-
schäft für die Gemeinde überhaupt wirtschaftlich ist, wenn dabei eine Gewerbsmäßigkeit nicht zulässig ist. 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Kreditverpflichtungen und dauernde Leistungsfähigkeit): 
 
1.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Nach dieser Vorschrift müssen die mit der Aufnahme von Krediten übernommenen Verpflichtungen mit der dau-
ernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen. Der Einhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde kommt damit bei der Finanzierung von Investitionen durch Kredite eine herausgehobene Bedeu-
tung zu. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft muss deshalb über einen Finanzspielraum verfügen, damit der aus 
der Kreditaufnahme neu hinzukommende Schuldendienst nicht zu Einschränkungen bei der gemeindlichen Auf-
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gabenerfüllung führt. Daran knüpft der Haushaltsgrundsatz über das Verbot der Überschuldung der Gemeinde an 
(vgl. § 75 Absatz 7 GO NRW). 
 
 
1.2.2 Kreditaufnahme und Grundsatz der Gesamtdeckung 
 
Von der Gemeinde können in einem Haushaltsjahr mehrere Investitionsmaßnahmen vorgesehen sein, aufgrund 
derer ein Kreditbedarf bei der Gemeinde entsteht. In diesen Fällen kann jedoch wegen des Grundsatzes der 
Gesamtdeckung (vgl. § 20 GemHVO NRW) ein einzelner Kredit nicht einer bestimmten Maßnahme zugerechnet 
werden, um daran zu messen, ob langfristige Investitionen auch langfristig finanziert werden. Gleichwohl wird 
auch im NKF an dem Grundsatz festgehalten, dass langfristig nutzbare Vermögensgegenstände der Gemeinde 
auch langfristig finanziert werden sollen. Bei der Aufnahme eines kurzfristigen Kredites für die Erstfinanzierung 
von Investitionsmaßnahmen, dessen spätere Umwandlung in einen langfristigen Kredit beabsichtigt ist, ist eine 
Zusage des Kreditinstitutes für ein anschließendes Finanzierungsangebot (dem Grunde nach) unumgänglich.  
 
 
1.2.3 Kreditaufnahme und Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
Die Gemeinde hat unter Berücksichtigung der in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Rückzahlungsverpflich-
tungen für Kredite, insbesondere der Kredite zur Liquiditätssicherung, in eigener Verantwortung zu bewerten und 
zu entscheiden, ob und in welchem Umfang ein Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit tatsäch-
lich für Investitionen eingesetzt werden kann. Ist ein Zahlungsüberschuss erzielt worden und wird dieser Über-
schuss nicht für gemeindliche Tilgungsverpflichtungen benötigt, soll dieser zur Verminderung einer Kreditaufnah-
me für Investitionen eingesetzt werden.  
 
In diese Abwägung sind aber auch die Verpflichtungen der Gemeinde zur Sicherstellung ihrer Liquidität (vgl. § 75 
Absatz 6 GO NRW) und zur Sicherstellung der künftigen Zahlungsfähigkeit der Gemeinde durch eine angemes-
sene Liquiditätsplanung (vgl. § 89 Absatz 1 GO NRW) sowie die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 
77 GO NRW einzubeziehen. In solchen Fällen ist zu berücksichtigen, dass die Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung, die z.B. aus einem Darlehensvertrag für die Gemeinde entstehen kann, grundsätzlich einer „freien“ 
Verwendung eines Zahlungsüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit, z. B. für Investitionen, vorgeht. 
Das Ergebnis aus einer solchen Abwägung wird dann durch die Zusammenführung der Überschüsse aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit mit den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit im Haushaltsplan aufgezeigt.  
 
 
1.2.4 Ermittlung der zulässigen Kreditermächtigung 
 
1.2.4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Der gemeindliche Kreditbedarf lässt sich mit Hilfe des Finanzplans und den darin veranschlagten Einzahlungen 
und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 
der Gemeinde ermitteln (vgl. § 3 GemHVO NRW). Die im Finanzplan veranschlagten Beträge sind jedoch allein 
nicht ausschlaggebend. Sie stellen vielmehr nur den Ausgangspunkt für die Ermittlung dar, auf dem die weitere 
Betrachtung des des gemeindlichen Kreditbedarfs aufbaut. Ein möglicher Kreditbedarf für gemeindliche Investiti-
onen dürfte dem Grunde nach bestehen, wenn im Finanzplan ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit der 
Gemeinde ausgewiesen wird.  
 
Bei der Bemessung des tatsächlichen Bedarfs bzw. der Höhe einer gemeindlichen Kreditermächtigung müssen 
weitere Zahlungen oder Finanzmittel berücksichtigt werden. So ist zu prüfen, ob ein Überschuss aus den 
Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde verfügbar ist, soweit dieser 
nicht zur Tilgung von Krediten benötigt wird. Auch wenn Rückflüsse aus Darlehensgewährungen der Gemeinde 
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eingehen werden, die nicht zur Tilgung von gemeindlichen Krediten benötigt werden, müssen diese Zahlungen in 
die Bemessung einbezogen werden.  
 
Insbesondere sind aber auch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen zu 
berücksichtigen, die, soweit sie nicht für andere Zwecke benötigt werden, auch in die Bemessung des 
Kreditbedarfs der Gemeinde einzubeziehen sind. Im Rahmen dieses Gesamtbildes ist von der Gemeinde auch zu 
prüfen, ob eine andere Finanzierung nicht möglich oder ggf. wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (vgl. § 77 Absatz 
3 GO NRW). Andererseits ist zu beachten, dass der Investitionstätigkeit der Gemeinde zuzurechnende 
Maßnahmen nicht kreditfähig sind und daher nicht in die Bemessung des gemeindlichen Kreditbedarfs 
einbezogen werden dürfen. Dazu gehört z. B. der Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlage der Gemeinde. Die 
dafür benötigten Finanzmittel dürfen nicht durch Kredite beschafft werden.  
 
 
1.2.4.2 Ein Überprüfungsschema 
 
Die Ermittlung des Kreditbedarfs für das Haushaltsjahr bedarf regelmäßig einer gesonderten schematischen 
Zusammenstellung aller darauf wirkenden Zahlungsströme. Der Bedarf bzw. die Höhe der Kreditermächtigung in 
der gemeindlichen Haushaltssatzung muss nicht zwingend mit dem im gemeindlichen Finanzplan enthaltenen 
Saldo der Investitionstätigkeit identisch sein. Es können sich auch noch andere Zahlungsströme und örtliche 
Gegebenheiten, z. B. eine nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus dem Vorjahr auf den tatsächlichen Kre-
ditbedarf des Haushaltsjahres auswirken. 
 
Das nachfolgende Überprüfungsschema soll einen Einstieg bieten, damit im örtlichen Einzelfall unter Beachtung 
der Vorschriften der §§ 75, 77 und 86 GO NRW und des § 20 GemHVO NRW sowie unter Einbeziehung der 
Bedürfnisse der örtlichen Haushaltswirtschaft der gemeindliche Kreditbedarf für Investitionen im neuen Haus-
haltsjahr beurteilt werden kann. Das Schema soll dazu eine erste Hilfestellung bieten. Es stellt deshalb die Ver-
anschlagung im gemeindlichen Finanzplan an den Anfang, weil die dort ausgewiesenen Auszahlungen als Zah-
lungsstrom die von der Gemeinde zu erbringenden Finanzleistungen aufzeigen (1. Schritt). Anschließend ist aus-
gehend von einem Saldo aus der Investitionstätigkeit der voraussichtliche Kreditbedarf zu ermitteln, der durch 
eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren und örtliche Verhältnisse beeinflusst wird (vgl. Abbildung).  
 

 
Der Kreditbedarf für Investitionen 

 
 

ZAHLUNGSART 
 

BETRAG 
 
1. Auszug aus dem Finanzplan: 
 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 

 

 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 

 

 
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 

 

      
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  
+   Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 
+   Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 
+   Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  
+   Sonstige Investitionseinzahlungen 
 

 

 
=   Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
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Der Kreditbedarf für Investitionen 

 
 

ZAHLUNGSART 
 

BETRAG 
 
-    Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge-

bäuden 
-    Auszahlungen für Baumaßnahmen 
-    Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever-

mögen 
-    Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
-    Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
-    Sonstige Investitionsauszahlungen 
 

 

 
=   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 

 

 
=  Saldo aus Investitionstätigkeit 
 

 

 
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:  
 
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW 
(bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit) 
 

 

 
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u.a.  
-    Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit  
     (soweit nicht zur Tilgung von Krediten) 
-    Rückflüsse aus Darlehensgewährungen 
     (soweit nicht zur Tilgung von Krediten) 
-    … 

 

 
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u.a.  
-    bei Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:  
     Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögens- 
     gegenständen 
     (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)  
-    … 
-    … 
(§ 77 Absatz 3 GO NRW beachten: Ist eine andere Finanzierung 
möglich oder ggf. wirtschaftlich unzweckmäßig) 
 

 

 
Nicht kreditfähig und nicht einzubeziehen: 
- Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlage, wenn deren künftiger 

Verwendungszweck von konsumtiver Natur ist. Dafür benötig-
te Finanzmittel dürfen nicht durch Kredite beschafft werden. 

- Hingabe von Finanzmitteln an Telekommunikationsunterneh-
men 

 

 

 
Ermittelter Kreditbedarf 
 

 

 
Übernahme als Höhe der Kreditermächtigung 
 

 

Abbildung 97 „Die Ermittlung des Kreditbedarfs“ 
 
Das Schema stellt jedoch kein abschließendes und auch kein vollständiges Prüfschema zur Ermittlung oder zur 
Überprüfung der Kreditermächtigung in der gemeindlichen Haushaltssatzung dar. Der örtliche Kreditbedarf kann 
deshalb auch nicht ohne Vorprüfung rein rechnerisch durch die Einfügung von Beträgen in die verschiedenen 
Felder unmittelbar bestimmt werden. Mit dem Schema sollen lediglich und vorrangig nur die möglichen Kriterien 
verdeutlicht werden, die für die Ermittlung des Umfanges der gemeindlichen Kreditermächtigung von Bedeutung 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 86 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 618 

sind und deshalb berücksichtigt werden müssen. Aufgrund der gesonderten Berechnung des jährlichen Kreditbe-
darfs bietet es sich an, die örtliche Ermittlung im Vorbericht zum Haushaltsplan offen zu legen. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Geltungsdauer der Kreditermächtigung): 
 
2.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Die Vorschrift sieht einen fest bestimmten Zeitraum für die Geltungsdauer der in der gemeindlichen Haushaltssat-
zung festgesetzten Kreditermächtigung vor (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c GO NRW). Diese Ermäch-
tigung gilt daher bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für 
das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. 
Eine im Haushaltsjahr teilweise oder vollständig nicht benötigte Kreditermächtigung steht damit im Folgejahr noch 
für anfallende Auszahlungen für Investitionen der Gemeinde zur Verfügung. Diese zweijährige Geltungsdauer der 
Kreditermächtigung stellt neben dem Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 20 GemHVO NRW eine Maßnahme 
dar, aufgrund dessen die Gemeinde die Durchführung ihrer Investitionen flexibler gestalten kann. Zur Durchfüh-
rung von Investitionsmaßnahmen durch die Gemeinde ist für die Kreditermächtigung und für die Verpflichtungs-
ermächtigungen haushaltsrechtlich die gleiche Geltungsdauer bestimmt worden (vgl. § 85 Absatz 2 GO NRW). 
 
 
2.2 Die Übertragung der Kreditermächtigung 
 
Die Übertragung der Kreditermächtigung in das folgende Haushaltsjahr steht in einem Zusammenhang mit der 
Möglichkeit der Übertragbarkeit von Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW. Nach dem Absatz 2 dieser Vor-
schrift bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren 
Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haus-
haltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden 
kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum 
Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.  
 
Die Finanzierung der gemeindlichen Investitionen auf dieser Basis erfordert, dass auch die entsprechenden Fi-
nanzmittel verfügbar sind, zu denen auch die Einzahlungen aus den Krediten für Investitionen gehören. Daher ist 
es sachgerecht, die Ermächtigung des Rates, Kredite für geplante Investitionen oder für die Fortsetzung von 
Investitionen über das jeweilige Haushaltsjahr hinaus noch zu nutzen, wenn diese noch nicht in voller Höhe benö-
tigt wurde, aber für das Folgejahr bereits ein Bedarf erkennbar ist. Nimmt die Gemeinde entsprechend dem Be-
darf für Auszahlungen aus fortgeführten Investitionsmaßnahmen aus dem Vorjahr des Haushaltsjahres und im 
Rahmen der Übertragung der Kreditermächtigung einen Kredit für Investitionen auf, ist dieser nicht auf die in der 
Haushaltssatzung für das laufende Haushaltsjahr festgesetzten Kreditermächtigung (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 
1 Buchstabe c GO NRW) anzurechnen. 
 
 
2.3 Die Vorfinanzierung einer Investitionsmaßnahme 
 
Die zweijährige gesetzliche Geltungsdauer ermöglicht aber auch der Gemeinde, bei einer ausreichenden Liquidi-
tätslage eine Investitionsmaßnahme mit eigenen Mitteln vorzufinanzieren. Sie kann ihre investive Maßnahme ggf. 
auch zuerst mit einem kurzfristigen Kredit haushaltsmäßig finanzieren und dann nach dessen Ablauf der Laufzeit 
diesen Kredit in einen langfristigen Kredit für Investitionen umzuschulden. Die Gemeinde hat aber auch die Mög-
lichkeit der Vorfinanzierung durch einen Kredit zur Liquiditätssicherung, der dann auf den in der Haushaltssatzung 
festgelegten Höchstbetrag anzurechnen ist. Im Folgejahr des Haushaltsjahres ist dann eine solche gemeindliche 
Vorfinanzierung durch einen langfristigen Kredit für Investitionen abzulösen.  
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In den Fällen, in denen die Gemeinde im Rahmen dieser Vorfinanzierung einen Kredit für ihre Investitionen auf-
nimmt, ist dieser Kredit i.d.R. auf die in der Haushaltssatzung für das laufende Haushaltsjahr festgesetzte Kredi-
termächtigung anzurechnen (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c GO NRW). Diese Sachlage gilt auch für 
eine Kreditaufnahme im zweiten Folgejahr des Haushaltsjahres, wenn die für dieses Folgejahr erforderliche 
Haushaltssatzung noch nicht bekannt gemacht worden ist. Diese Gegebenheiten setzen aber immer voraus, dass 
die Kreditermächtigung des ursprünglichen Haushaltsjahres noch nicht vollständig von der Gemeinde in Anspruch 
genommen worden ist. 
 
 
2.4 Information des Rates über die übertragene Kreditermächtigung 
 
In den Fällen, in denen die in der Haushaltssatzung festgesetzte Kreditermächtigung nicht in vollem Umfang im 
abgelaufenen Haushaltsjahr in Anspruch genommen worden ist, sollte auch der Rat - wie bei anderen Übertra-
gungen ins nächste Haushaltsjahr - frühzeitig darüber informiert werden. Es bietet sich daher dafür an, in der dem 
Rat vorzulegenden Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen auch 
die Höhe der übertragenen Kreditermächtigung mit anzugeben, für die noch ein Bedarf im Folgejahr besteht (vgl. 
§ 22 Absatz 4 GemHVO). 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Genehmigungsbedarf bei einer gesamtwirtschaftlichen Störung): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Steuerung der gemeindlichen Kreditaufnahmen): 
 
Nach der Vorschrift bedarf die Aufnahme einzelner Kredite durch die Gemeinde der Genehmigung der Aufsichts-
behörde, sobald die Kreditaufnahme nach § 19 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft (StWG) beschränkt worden ist. Dazu kann durch eine Rechtsverordnung angeordnet werden, dass 
die Beschaffung von Geldmitteln im Wege des Kredits auch für die Gemeinden beschränkt wird. Die Schulden-
wirtschaft der Gemeinden hat wegen des erheblichen Volumens sowie wegen der Bedeutung der Investitionspoli-
tik unmittelbare Auswirkungen in konjunkturpolitischer Hinsicht, sodass es unter gesamtwirtschaftlichen Gesichts-
punkten eine Steuerung der gemeindlichen Kreditaufnahmen notwendig werden kann. 
 
In diesem Zusammenhang wird davon ausgegangen, dass durch die Kreditaufnahmen der Gemeinden zu min-
destens ein regionaler Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung genommen werden kann. Ob eine gesamtwirt-
schaftliche Störung in einem Land auch gleichzeitig eine gesamtwirtschaftliche Störung für die Gemeinden dar-
stellt, ist von aber vielen Faktoren abhängig und bedarf einer Betrachtung und Feststellung im Einzelfall. Wird das 
Vorliegen einer gesamtwirtschaftlichen Störung festgestellt bzw. eine Kreditbeschränkung ausgesprochen, bedarf 
die einzelne Kreditaufnahme jeder Gemeinde der Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde.  
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Versagung der Genehmigung der gemeindlichen Kreditaufnahme): 
 
Durch die Vorschrift ist für die Aufsichtsbehörde der Gemeinde die rechtliche Grundlage geschaffen worden, die 
erforderliche Genehmigung für eine einzelne Kreditaufnahme der Gemeinde zu versagen, wenn durch eine 
Rechtsverordnung angeordnet werden, dass die Beschaffung von Geldmitteln im Wege des Kredits auch für die 
Gemeinden beschränkt worden ist und die Kreditaufnahme nicht mit den Maßgaben der Kreditbeschränkungen in 
Einklang steht. Damit soll u.a. erreicht werden, dass in Zeiten einer gesamtwirtschaftlichen Störung die Gemein-
den eventuell Kreditbedingungen akzeptieren, die für den Kreditmarkt schädlich sind. 
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4. Zu Absatz 4 (Kreditähnliche Rechtsgeschäfte): 
 
4.1 Zu Satz 1 (Anzeigepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde): 
 
4.1.1 Allgemeine Sachlage  
 
Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird neben der Aufnahme von Krediten auch durch den Abschluss kredit-
ähnlicher Rechtsgeschäfte belastet. Das kreditähnliche Rechtsgeschäft begründet eine Zahlungsverpflichtung der 
Gemeinde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt. Damit sind nur die gemeindlichen Rechtsge-
schäfte als kreditähnlich einzuordnen, die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Dieses 
Erfordernis wird auch durch die Einbindung der Regelungen über kreditähnliche Rechtsgeschäfte in die Vorschrift 
über die Aufnahme von Krediten für gemeindliche Investitionen deutlich. Für die Beurteilung, ob ein kreditähnli-
ches Rechtsgeschäft vorliegt, kommt es auf die Prüfung des Einzelfalls an. Entscheidend sind nicht die formale 
Bezeichnung und Einordnung des Geschäftes, sondern dessen wirtschaftliche Auswirkungen.  
 
Als Beispiele für kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sind folgende Geschäfte anzusehen: Leasingge-
schäfte, atypische langfristige Mietverträge ohne Kündigungsmöglichkeiten bzw. Nutzungsüberlassungsverträge 
für Gebäude auf gemeindeeigenen Grundstücken, periodenübergreifende Stundungsabreden, aber auch Leibren-
tenverträge (z. B. Erwerb eines Grundstückes gegen Übernahme einer festen Geldrente - Rentengut nach dem 
Gesetz über Rentengüter vom 27.06.1890), Ratenkaufmodelle oder ÖPP-Projekte der Gemeinden - etwa mit 
kombinierten kreditähnlichen Vertragselementen, sowie abhängig von der Ausgestaltung auch Zinsterminge-
schäfte, sofern keine Gleichwertigkeit der Vereinbarung gegeben ist und Zahlungen zeitverzögert vorgesehen 
sind.  
 
Diese Geschäfte sind typischerweise jene gemeindlichen Rechtsgeschäfte, in denen die Gemeinde langfristige 
Leistungsverpflichtungen mit erheblichen wirtschaftlichen Belastungen für künftige Haushaltsjahre eingeht. Zu 
diesen Geschäften der Gemeinde gehören jedoch nicht zinsbezogene Derivatgeschäfte. Solche Rechtsgeschäfte 
stellen keine Kreditgeschäfte im Sinne des Absatzes 1 dieser Vorschrift dar und fließen daher auch nicht in den 
Gesamtbetrag der von der Gemeinde vorgesehenen Kredite für Investitionen ein, der in der gemeindlichen Haus-
haltssatzung festzusetzen ist (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c GO NRW).  
  
 
4.1.2 Die Anzeigepflicht 
 
Wegen der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte bedarf es einer Anzeige an 
die Aufsichtsbehörde. Entscheidend dafür ist, dass ein solches Rechtsgeschäft nach den Umständen des Einzel-
falls bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise zu dem gleichen haushaltsmäßigen Erfolg führen würde wie die Auf-
nahme eines Kredites entsprechend der in der Haushaltssatzung enthaltenen Ermächtigung und damit ggf. eine 
sonst nicht zulässige Kreditaufnahme ermöglicht würde. Die Entscheidung über die Begründung einer Zahlungs-
verpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt, ist der Aufsichtsbehörde daher unverzüg-
lich, spätestens einen Monat vor der rechtsverbindlichen Eingehung der Verpflichtung, schriftlich anzuzeigen.  
 
Diese Regelung dient dem Schutz der Gemeinde, um eine Gefährdung ihrer Haushaltswirtschaft oder riskante 
oder unwirtschaftliche Rechtsgeschäfte mit Dritten auszuschließen. Unter die Anzeigepflicht nach dieser Vor-
schrift fallen daher auch spätere Änderungen der von der Gemeinde angezeigten Zahlungsverpflichtungen, wenn 
sie zu einer höheren Belastung der Gemeinde führen. In der Anzeige sind von der Gemeinde jeweils die tatsäch-
lichen Verhältnisse und die finanziellen Auswirkungen im Rahmen eines Wirtschaftlichkeitsvergleiches darzustel-
len und auf Verlangen durch Vorlage der vertraglichen Abmachungen zu belegen. Die Monatsfrist ist dabei keine 
Ausschlussfrist für aufsichtsbehördliches Handeln.  
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4.1.3 Der Nachweis der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte  
 
Zur Gewährleistung einer geordneten Haushaltswirtschaft hat die Gemeinde ihre aus kreditähnlichen Rechtsge-
schäften bestehenden Finanzierungsverpflichtungen im Haushaltsplan vollständig darzustellen. Im Vorbericht 
zum Haushaltsplan sollte dazu ausgeführt werden, wie hoch die haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus kre-
ditähnlichen Rechtsgeschäften in den folgenden Jahren voraussichtlich sein werden, z. B. aus Leasinggeschäften 
(vgl. § 7 GemHVO NRW). Entsprechende Erläuterungen sollten auch beim Jahresabschluss gegeben werden, 
dem eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten der Gemeinde zu Beginn und zum Ende des Haushalts-
jahres beizufügen ist (vgl. § 47 GemHVO NRW). In dieser Übersicht ist auch der Stand der Verpflichtungen aus 
Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, darzustellen.  
 
 
4.1.4 Besondere kreditähnliche Rechtsgeschäfte: ÖPP und Leasing  
 
4.1.4.1 Die Inhalte dieser Rechtsgeschäfte 
 
Für die Gemeinde bedeutet nicht nur die Aufnahme von Krediten eine dauerhafte Belastung ihres Haushalts, 
sondern auch die Verpflichtungen aus einem ÖPP/Leasing-Projekt können künftige erhebliche haushaltsmäßige 
Belastungen darstellen. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde darf auch durch solche gemeindlichen 
Geschäfte nicht gefährdet werden. Die Gemeinde muss deshalb auch für kreditähnliche Rechtsgeschäfte die 
gleichen Maßstäbe hinsichtlich der Leistungsfähigkeit anlegen wie für eine Kreditaufnahme. Die Bilanzierung 
eines Leasingobjektes findet i.d.R. beim Leasinggeber statt, denn dieser bleibt der wirtschaftliche Eigentümer. 
Vielfach ist der Leasingvertrag für die Gemeinde kündbar und ggf. besteht eine Verlängerungsoption für Gemein-
de. Die Gemeinde ist nur zur Zahlung der Leasingraten verpflichtet, sodass bei der Gemeinde nur Aufwendungen 
aus den zu leistenden Leasingraten entstehen und in der gemeindlichen Finanzrechnung zu erfassen sind.  
 
In den Fällen, in denen es sich dagegen um ein Objekt nach den Wünschen der Gemeinde handelt, die Gemein-
de die wirtschaftlichen Risiken und Lasten auf eigene Rechnung trägt, die Dauer der Mietzeit der voraussichtli-
chen Nutzungsdauer entspricht und die Leasingraten insgesamt die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des 
Objektes decken, ist die Gemeinde i.d.R. als wirtschaftlicher Eigentümer anzusehen. Das Leasingobjekt ist dann 
von der Gemeinde in ihrer Bilanz zu aktivieren. Die von der Gemeinde zu zahlenden Leasingraten stellen dann in 
einem solchen Fall Verbindlichkeiten für die Gemeinde dar. Bei ÖPP-Projekten, die in unterschiedlichen Model-
len, z. B. Erwerbermodell oder Inhabermodell, bei der Gemeinde realisiert werden, ist die haushaltsmäßige Be-
handlung und die wirtschaftliche Zuordnung der betreffenden Vermögensgegenstände durch die Gemeinde ab-
hängig von der örtlichen Ausgestaltung des ÖPP-Projektes im Einzelfall. Zu solchen Projekten können deshalb 
keine generellen Festlegungen für deren haushaltsmäßige Behandlung getroffen werden. 
 
 
4.1.4.2 Die Veranschlagung im Haushaltsplan 
 
Das von der Gemeinde zu erbringende Leistungsentgelt aus einem ÖPP/Leasing-Projekt ist jährlich im gemeind-
lichen Haushaltsplan zu veranschlagen. Es ist dabei in Abhängigkeit von der gewählten Modellvariante zu veran-
schlagen und dabei soweit möglich in seine konsumtiven und investiven Anteile aufzuteilen. Eine pauschale Zu-
ordnung nach dem Prinzip der „überwiegenden Zugehörigkeit“ ist daher bei der Veranschlagung möglichst zu 
vermeiden. Die getrennte haushaltsmäßige Veranschlagung wird jedoch dadurch erleichtert, dass Investoren als 
Bieter i.d.R. bei der Angebotsabgabe aufgefordert werden, die Preise für einzelne Leistungsbereiche, z. B. für 
den Bau, den Betrieb, die Unterhaltung und für die Finanzierung, gesondert anzugeben.  
 
Von der Gemeinde sind die konsumtiven Anteile aus dem Betrieb und der Unterhaltung der gemeindlichen Pro-
jekte als Aufwendungen im Ergebnisplan der Gemeinde zu veranschlagen und in der gemeindlichen Ergebnis-
rechnung nachzuweisen (vgl. §§ 3 und 38 GemHVO NRW). Es sind auch etwaige Erlöse aus dem Betrieb eines 
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solchen Projektes zu erfassen. Die ermittelten investiven Anteile, z. B. Baukosten, sind dagegen der gemeindli-
chen Investitionstätigkeit zuzuordnen und entsprechend im gemeindlichen Finanzplan zu veranschlagen und in 
der Finanzrechnung nachzuweisen. Sie stellen Auszahlungen an den Investor i.d.R für eine Baumaßnahme dar.  
 
 
 4.2 Zu Satz 2 (Verweis auf Absatz 1): 
 
Mit der Vorschrift soll sichergestellt werden, dass auch die aus Entscheidungen der Gemeinde über die Begrün-
dung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt, übernommenen Ver-
pflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen. Die Beachtung der dauern-
den Leistungsfähigkeit gilt dadurch nicht nur für die Kreditaufnahmen der Gemeinde für Investitionen und zur 
Umschuldung, sondern sinngemäß auch für gemeindliche Zahlungsverpflichtungen aus anderen vergleichbaren 
Rechtsgeschäften.  
 
 
4.3 Zu Satz 3 (Verzicht auf die Anzeige): 
 
Nach der Vorschrift ist eine Anzeige nicht erforderlich für die Begründung von Zahlungsverpflichtungen im Rah-
men der laufenden Verwaltung. Von der Anzeigepflicht der Gemeinde gegenüber ihrer Aufsichtsbehörde sind 
dadurch Rechtsgeschäfte ausgenommen, die als Geschäfte der laufenden Verwaltung nach § 41 Absatz 3 Satz 1 
GO NRW gelten und als solche abgeschlossen werden. Dazu gehören regelmäßig Angelegenheiten, die keine 
grundsätzliche oder eine erhebliche Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt haben und daher zu den üblichen 
Geschäften der gemeindlichen Verwaltung zu rechnen sind. Eine genaue Abgrenzung bedarf der örtlichen Be-
trachtung, sodass im Einzelfall ggf. eine Absprache mit der Aufsichtsbehörde geboten ist. 
 
 
5. Zu Absatz 5 (Bestellung von Sicherheiten für Kredite): 
 
5.1 Zu Satz 1 (Verbot der Sicherheitsbestellung): 
 
Nach der Vorschrift darf die Gemeinde zur Sicherung eines ihrer Kredite keine Sicherheiten bestellen. Dabei wird 
entsprechend dem Wesen des Kommunalkredits davon ausgegangen, dass er aufgrund bankrechtlicher Gege-
benheiten ohne eine Bestellung besonderer Sicherheiten gewährt wird. Dieser Sachlage liegt u.a. auch die Über-
legung zugrunde, dass die Gemeinde mit ihrem gesamten Vermögen und ihren gesamten Erträgen haftet und es 
auch kein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gemeinde gibt (vgl. § 128 Absatz 2 GO NRW). Im Ergeb-
nis besteht bei einer Kreditvergabe an eine Gemeinde für den Kreditgeber kein Kreditausfallrisiko.  
 
Das Verbot in dieser Vorschrift bezieht sich auf die gesamte Kreditwirtschaft der Gemeinde. Der Begriff in der 
Vorschrift „zur Sicherung des Kredits“ ist weit auszulegen und bezieht sich daher nicht nur auf die gemeindlichen 
Kreditaufnahmen nach dieser Vorschrift. Vielmehr werden sowohl die Kredite für Investitionen (vgl. § 86 Absatz 1 
GO NRW) als auch die Kredite zur Liquiditätssicherung (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW) sowie die kreditähnlichen 
Rechtsgeschäfte (vgl. § 86 Absatz 4 GO NRW) erfasst, für die keine Sicherheiten durch die Gemeinde bestellt 
werden dürfen. Unter das Verbot fallen alle möglichen Arten von Sicherheiten, insbesondere dingliche Sicherhei-
ten oder auch Pfandrechte. Außerdem ist zu beachten, dass Rechtsgeschäfte der Gemeinde, die gegen das 
Verbot verstoßen, nichtig sind (vgl. § 130 Absatz 2 GO NRW).  
 
 
5.2 Zu Satz 2 (Ausnahmezulassung vom Verbot): 
 
Der Aufsichtsbehörde ist es gestattet, eine Ausnahme von dem Verbot der Bestellung einer Sicherheit zur Siche-
rung eines Kredits zuzulassen, wenn die Bestellung solcher Sicherheiten der Verkehrsübung im Kreditwesen 
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entspricht (vgl. § 86 Absatz 5 Satz 2 GO NRW). Der Verkehrsübung entspricht die Bestellung einer Sicherheit für 
die Aufnahme eines Kredites durch die Gemeinde, wenn die Sicherheitsbestellung im allgemeinen Geschäftsver-
kehr und unter Berücksichtigung der besonderen Stellung der Gemeinden im Kreditgeschäft üblich ist. Ein Gläu-
biger kann z. B. aus Rechtsgründen auf die Bestellung einer dinglichen Sicherheit bei einem gemeindlichen Kredit 
bestehen, z. B. bei Hypotheken für gemeindliche Gebäude.  
 
Die Zulassung einer Ausnahme vom Verbot der Bestellung einer Sicherheit bei der Aufnahme eines gemeindli-
chen Kredits wird durch die Ausnahmeregelung in das pflichtgemäße Ermessen der Aufsichtsbehörde gestellt. In 
solchen Fällen sind auch die speziellen Verhältnisse der Gemeinde in die Bewertung einzubeziehen. Liegen die 
Voraussetzungen für die Zulassung einer Ausnahme von dem Verbot nicht vor, so ist die Aufsichtsbehörde ver-
pflichtet, die Zulassung einer Ausnahme zu verweigern. 
 
 
5.3 Die Nichtigkeit der Bestellung von Sicherheiten 
 
In einem unmittelbaren Zusammenhang mit der gemeindlichen Vorschrift über das Verbot der Bestellung von 
Sicherheiten zugunsten Dritter steht die Vorschrift des § 130 Absatz 1 GO NRW über unwirksame Rechtsge-
schäfte der Gemeinde. Nach dieser besonderen Vorschrift sind die Rechtsgeschäfte der Gemeinde, die von ihr 
ohne die aufgrund von Vorschriften der Gemeindeordnung erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
abgeschlossen werden, unwirksam.  
 
In der Vorschrift wird zudem ausdrücklich bestimmt, dass gemeindliche Rechtsgeschäfte, die gegen das Verbot 
der Bestellung von Sicherheiten für gemeindliche Kredite nach § 86 Absatz 5 GO NRW verstoßen, schuldrecht-
lich und dinglich nichtig sind. Aus der Nennung von bestimmten gemeindlichen Sachverhalten in der Vorschrift 
kann zudem abgeleitet werden, dass bei gemeindlichen Rechtsgeschäften die Verletzung anderer gemeinde-
rechtlicher Vorschriften nicht zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes führt. Das aufgrund eines nichtigen Rechtsge-
schäfts bereits Geleistete kann dann zurückgefordert werden.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 87 
Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte 

 
(1) 1Die Gemeinde darf keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. 2Die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen 
zulassen. 3Für die Bestellung von Sicherheiten zur Finanzierung des Erwerbs von Grundstücken der Gemeinde 
durch Dritte finden die Sätze 1 und 2 keine Anwendung. 
 
(2) 1Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung 
ihrer Aufgaben übernehmen. 2Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme ist der Aufsichtsbehörde unver-
züglich, spätestens einen Monat vor der rechtsverbindlichen Übernahme, schriftlich anzuzeigen. 
 
(3) Absatz 2 gilt sinngemäß für Rechtsgeschäfte, die den in Absatz 2 genannten Rechtsgeschäften wirtschaftlich 
gleichkommen, insbesondere für die Zustimmung zu Rechtsgeschäften Dritter, aus denen der Gemeinde in künf-
tigen Haushaltsjahren Verpflichtungen zu Leistungen erwachsen können. 
 
 
Erläuterungen zu § 87: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Inhalte der Vorschrift 
 
Mit der Bestellung von Sicherheiten zugunsten Dritter übernimmt die Gemeinde ein wirtschaftliches Risiko für 
fremde Interessen, ohne dass einer derartigen Bestellung i.d.R. eine entsprechende Gegenleistung oder ein 
Vermögenszuwachs bei der Gemeinde gegenübersteht. Unter den Begriff „Bestellung von Sicherheiten“ fallen 
dabei alle Rechtsgeschäfte der Gemeinde, die der Sicherung von fremden Verbindlichkeiten dienen. Dazu gehö-
ren die Sicherheitsleistung nach den §§ 232 ff. BGB, die dinglichen Sicherheiten im Sinne der §§ 1204 ff BGB, 
aber auch die Sicherungsübereignung. Eine Sicherheitsleistung kann dabei z. B. durch eine Hinterlegung von 
Geld oder Wertgegenständen, Bestellung einer Grundschuld und Ähnlichem erfolgen.  
 
Durch solche Rechtsgeschäfte tritt die Gemeinde in Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten ein. Die Übernahme 
eines wirtschaftlichen Risikos für fremde Interessen darf dabei von der Gemeinde nur im Rahmen ihrer Aufga-
benerfüllung erfolgen. In der gemeindlichen Praxis geschieht dieses insbesondere durch die Übernahme von 
Bürgschaften und Gewährverträgen, aber auch durch die Bestellung sonstiger Sicherheiten zugunsten Dritter, z. 
B. den gemeindlichen Betrieben. Derartige Verpflichtungen der Gemeinde bedürfen dabei nicht zwingend eigen-
ständiger Verträge, sondern können auch durch Regelungen oder Klauseln in anderen Verträgen, z.B. bei Betrie-
ben der Gemeinde im Gesellschaftsvertrag, enthalten sein. Das generelle Verbot der Bestellung von Sicherheiten 
zugunsten Dritter in dieser Vorschrift soll daher verhindern, dass die Gemeinde die Stellung eines Garanten auch 
für fremde Interessen erhält.  
 
Das umfassende Verbot in Absatz 1 Satz 1 der Vorschrift wird jedoch durch die gesetzliche Berechtigung der 
Aufsichtsbehörde der Gemeinde, Ausnahmen davon zulassen zu können, modifiziert. Das Verbot wird auch 
dadurch eingeschränkt, dass aufgrund der Regelungen in den Absätzen 2 und 3 die Gemeinde Bürgschaften und 
Verpflichtungen aus Gewährverträgen im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen darf. Andererseits 
sind die Rechtsgeschäfte der Gemeinde, die gegen das Verbot in dieser Vorschrift verstoßen, nichtig (vgl. § 130 
Absatz 2 GO NRW). In den haushaltsrechtlichen Rahmen fallen jedoch keine Bürgschaften Dritter, durch die ein 
Schuldner der Gemeinde die Erfüllung seiner privaten Verpflichtungen gegenüber der Gemeinde mithilfe eines 
Bürgen absichern will, soweit seitens der Gemeinde eine Forderung gegenüber dem Dritten besteht..  
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2. Nachweis der Haftungsverhältnisse der Gemeinde 
 
2.1 Gemeindliche Haftungsverhältnisse 
 
Mit der Bestellung von Sicherheiten zugunsten Dritter übernimmt die Gemeinde ein wirtschaftliches Risiko für 
fremde Interessen. Damit der gemeindliche Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde vermittelt und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zutreffend beurteilt werden kann, 
müssen im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO NRW die bestehenden Haftungsverhält-
nisse der Gemeinde offen gelegt bzw. nachvollziehbar dargestellt werden. Die notwendige Transparenz für die 
Öffentlichkeit wird insbesondere dadurch geschaffen, dass die gemeindlichen Haftungsverhältnisse dort geglie-
dert nach Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages auszuweisen sind.  
 
Wie im handelsrechtlichen Sinne unterscheiden sich auch im NKF die Haftungsverhältnisse der Gemeinde von 
ihren Verbindlichkeiten und Rückstellungen durch den Grad der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme. Ist der 
Eintritt der Verpflichtung sicher oder wahrscheinlich, ist eine Passivierung in der gemeindlichen Bilanz geboten. 
Für eine solche Prüfung sind Angaben und Erläuterungen zu übernommenen Bürgschaften, bestellten Sicherhei-
ten, z.B. Grundpfandrechten und Sicherungsübereignungen, sowie zu Gewährverträgen heranzuziehen. Daher ist 
bei gemeindlichen Haftungsverhältnissen immer das Vorliegen folgender Merkmale zu prüfen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Merkmale gemeindlicher Haftungsverhältnisse 

 
 

- Bestehen einer einseitigen vertraglichen Verpflichtung gegenüber einem Dritten, die zu einer 
vermögenswirksamen Belastung bei der Gemeinde führen kann. 

 
 

- Bei dem Dritten besteht keine unmittelbare Verpflichtung zu einer Gegenleistung gegenüber 
der Gemeinde. 

 
 

- Der Eintritt der gemeindlichen Verpflichtung ist von einem künftigen Ereignis abhängig,  
das die Gemeinde nicht beeinflussen kann. 

 
 

- Es liegen keine Gegebenheiten dafür vor, dass die gemeindliche Verpflichtung als Verbind-
lichkeit oder Rückstellung zu bilanzieren ist. 

 
Abbildung 98 „Die Merkmale gemeindlicher Haftungsverhältnisse“ 

 
Wenn nach den örtlichen Gegebenheiten und unter Beachtung der Bilanzierungsgrundsätze die Haftungsverhält-
nisse der Gemeinde den Status von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten erreicht haben, sind sie in der ge-
meindlichen Bilanz auch unter diesen Bilanzposten anzusetzen und nicht mehr nachrichtlich im Verbindlichkei-
tenspiegel anzugeben. Der Ausweis der gemeindlichen Haftungsverhältnisse liegt im Interesse der Adressaten 
des Jahresabschlusses sollte auch unter Berücksichtigung der örtlichen Bedeutung erfolgen.  
 
 
2.2 Die Quantifizierung der Haftungsverhältnisse 
 
Die Quantifizierung der angabepflichtigen Haftungsverhältnisse der Gemeinde in der gemeindlichen Bilanz oder 
im Verbindlichkeitenspiegel hat mit dem Betrag zu erfolgen, für den die Gemeinde am Abschlussstichtag haftet. 
Bezieht sich die Haftung der Gemeinde auf die Schuld eines Dritten, wie etwa im Fall einer übernommenen Aus-
fallbürgschaft, ist eine Betragsangabe in Höhe der aktuell gültigen Haftungszusage erforderlich. Die Höhe der 
Verbindlichkeit des Dritten, für den die Bürgschaft übernommen wurde, kann am jeweiligen Bilanzstichtag für die 
Ermittlung der Betragsangabe dafür herangezogen werden. Für den Nachweis der Verbindlichkeiten aus Bürg-
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schaften ist ein Nachweis über das Bestehen der Hauptschuld erforderlich. Bei einem von der Gemeinde über-
nommenen oder einbehaltenen Sicherungsgut richtet sich die Betragsangabe nach der Höhe der bestehenden 
Haftung der Gemeinde und nicht nach dem Wert des (vorhandenen) Sicherungsgutes.  
 
Im Fall einer inzwischen eingetretenen Heranziehung der Gemeinde aus der Übernahme der Haftung, für die in 
diesem Umfang eine Verbindlichkeit in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist (Teilpassivierung des Haftungsri-
sikos), soll im Verbindlichkeitenspiegel noch das nicht zu passivierte Haftungsvolumen angegeben werden. In 
solchen Fällen ist aus Transparenzgründen und zur Nachvollziehbarkeit der gemeindlichen Haftungsverhältnisse 
ein Zusammenhang zwischen dem passivierungspflichtigen Teil und den Angaben im Verbindlichkeitenspiegel 
herzustellen und zu erläutern. Es soll durch eine solche Offenlegung der Haftungsverhältnisse den Interessen der 
Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses ausreichend Rechnung getragen werden.  
 
 
3. Die Bilanzierung von Sicherungsrechten 
 
Bei der Bestellung von Sicherheiten oder Sicherungsrechten an Vermögensgegenständen, z.B. Sicherungsüber-
eignungen oder Sicherungsabtretungen verbleibt das wirtschaftliche Eigentum grundsätzlich beim Sicherungsge-
ber. Daher sind betroffene gemeindliche Vermögensgegenstände weiterhin in der Bilanz der Gemeinde anzuset-
zen, wenn die Gemeinde als Sicherungsgeber auftritt. Nur in den Ausnahmefällen, in denen die Vereinbarung 
zwischen dem Sicherungsgeber und dem Sicherungsnehmer etwaige Verfügungsbefugnisse des Sicherungs-
nehmers vorsieht, die über den Sicherungszweck hinausgehen, besteht die Möglichkeit der Bilanzierung beim 
Sicherungsnehmer.  
 
In den Fällen, in denen gemeindliche Vermögensgegenstände als Sicherheit dienen, ist in der gemeindlichen 
Bilanz keine besondere Kennzeichnung bei den jeweils betroffenen Bilanzposten vorzunehmen. Es ist als ausrei-
chend anzusehen, wenn im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss die entsprechenden Angaben zur Siche-
rungsübereignung dazu gemacht werden. Die Gemeinde sollte dazu Auskunft über die Art und den Umfang des 
erhaltenen bzw. bei ihr aufbewahrten Sicherheitsgutes geben. Außerdem kann im Falle der Verwertung des Si-
cherungsgutes die Gemeinde als Sicherungsnehmer ihre Ansprüche gegen einen Dritten als Sicherungsgeber mit 
dem erzielten Erlös unmittelbar verrechnen, ohne dass dadurch gegen das Saldierungsverbot nach § 41 Absatz 2 
GemHVO NRW verstoßen wird. 
 
 
4. Kein Verbot der Bestellung bei Grundstücksveräußerungen 
 
Bei Grundstücksverkäufen der Gemeinde benötigt der Erwerber eines gemeindlichen Grundstückes zur Sicher-
heit bei der Finanzierung seines Grundstückskaufs oftmals bereits das noch zu erwerbende Grundstück. Es be-
darf dann in solchen Fällen der Bestellung einer Sicherheit auf dem gemeindlichen Grundstück zur Finanzierung 
des Erwerbs des Grundstücks. Diese Bestellung erfolgt daher zugunsten eines Dritten und würde ohne eine Son-
derregelung unter die Vorgaben der Sätze 1 und 2 des Absatzes 1 der Vorschrift fallen. Vor der Neuregelung 
durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Tatbestandsvoraussetzungen des § 87 GO NRW dann 
als nicht erfüllt angesehen, wenn vom Käufer der Kaufpreis für das Grundstück unmittelbar und unwiderruflich an 
die Gemeinde oder auf ein Notaranderkonto gezahlt wurde. In solchen Fällen bedurfte es dann der Zulassung 
einer Ausnahme. 
 
Bei solchen Geschäften liegt die Einräumung von Grundpfandrechten auch im Interesse der Gemeinde und im 
Rahmen einer geschäftsüblichen und marktgerechten Abwicklung der von ihr vorgesehenen Veräußerung. Die 
Gemeinde tritt hier nicht in eine Garantenstellung fremder Interessen ein, da die Grundpfandrechte nur unter 
Bedingung der Kaufpreiszahlung wirksam werden. Die Übernahme eines wirtschaftlichen Risikos zugunsten ei-
nes Dritten ist mit der Bestellung der Grundpfandrechte bei Grundstückveräußerungsgeschäften für die Gemein-
de regelmäßig nicht verbunden. In einzelnen Ausnahmefällen können Grundpfandrechtsbestellungen bei Grund-
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stücksverkäufen der Gemeinde ggf. der Zulassung einer Ausnahme nach § 87 Absatz 1 Satz 2 GO NRW bedür-
fen, z. B. wenn diese ohne deren Erteilung nichtig werden würden (vgl. § 130 GO NRW). 
 
 
5. Die Abgabe von gemeindlichen Erklärungen 
 
Die Bestellung von Sicherheiten zugunsten Dritter durch die Gemeinde, die Übernahme von Bürgschaften und 
Verpflichtungen aus Gewährverträgen im Rahmen der Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben sowie der Ab-
schluss von sonstigen Rechtsgeschäften bedürfen der Beteiligung des Rates der Gemeinde, denn der Rat ist für 
die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Bestellung sonstiger Sicherhei-
ten für andere Rechtsgeschäfte sowie für Rechtsgeschäfte allein zuständig, die den genannten Geschäften wirt-
schaftlich gleichkommen (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe p GO NRW). Aus diesen gemeindlichen Geschäften ent-
stehen regelmäßig zukunftsbezogene Verpflichtungen der Gemeinde. Für die Einverständniserklärung ist die 
Schriftform ausdrücklich gesetzlich festgelegt worden (vgl. § 64 Absatz 1 GO NRW). Mit dieser gesetzlichen Vor-
gabe wird u.a. der Zweck verfolgt, die Gemeinde vor übereilten Erklärungen zu schützen.  
 
Die Gemeinde soll sich deshalb vor dem Abschluss solcher Rechtsgeschäfte die notwendige Klarheit über den 
Inhalt der neuen Verpflichtungen verschaffen und die interne Entscheidungszuständigkeit klären. Die gemeindli-
chen Erklärungen, durch welche die Gemeinde verpflichtet wird, sind i.d.R. vom Bürgermeister oder dem allge-
meinen Vertreter und einem vertretungsberechtigten Bediensteten zu unterzeichnen, soweit es sich nicht um ein 
Geschäft der laufenden Verwaltung handelt (vgl. § 64 GO NRW). Dabei ist zu beachten, dass Erklärungen der 
Gemeinde, die nicht den Formvorschriften der Gemeindeordnung entsprechen, nicht die Gemeinde binden. 
 
 
6. Die Nichtigkeit der Bestellung von Sicherheiten  
 
In einem unmittelbaren Zusammenhang mit der gemeindlichen Vorschrift über das Verbot der Bestellung von 
Sicherheiten zugunsten Dritter steht die Vorschrift des § 130 GO NRW über unwirksame Rechtsgeschäfte der 
Gemeinde. Nach Absatz 1 dieser besonderen Vorschrift sind die Rechtsgeschäfte der Gemeinde, die von ihr 
ohne die aufgrund von Vorschriften der Gemeindeordnung erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
abgeschlossen werden, unwirksam. So würden z.B. privatrechtliche Kaufverträge, die einer Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde bedürften, bis zur Erteilung der Genehmigung schwebend unwirksam sein und bei einer Ableh-
nung der Genehmigung sogar endgültig unwirksam. 
 
In Absatz 2 der Vorschrift wird weiter ausdrücklich bestimmt, dass gemeindliche Rechtsgeschäfte, die gegen das 
Verbot der Bestellung von Sicherheiten zugunsten Dritter nach § 87 Absatz 1 GO NRW verstoßen, schuldrecht-
lich und dinglich nichtig sind. Aus der Nennung von bestimmten gemeindlichen Sachverhalten in der Vorschrift 
kann zudem abgeleitet werden, dass bei gemeindlichen Rechtsgeschäften die Verletzung anderer gemeinde-
rechtlicher Vorschriften nicht zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes führt. Diese Vorschrift dient auch dem Schutz 
des gemeindlichen Vermögens im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Bestellung von Sicherheiten): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Verbot der Bestellung von Sicherheiten):  
 
Dem Verbot dieser Vorschrift liegt die Überlegung zugrunde, dass die Bestellung von Sicherheiten zugunsten 
Dritter die Übernahme des wirtschaftlichen Risikos für fremde Interessen bedeutet. Dieses Risiko wird dadurch 
deutlicher, dass die Sicherheiten, die ein Dritter seinen Geschäftspartner bietet, nicht als ausreichend angesehen 
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werden, sodass der Dritte eine Sicherheitsleistung der Gemeinde verlangt. Für die Gemeinde steht ihrer Sicher-
heitsleistung in der Regel keine unmittelbare Gegenleistung oder ein vermögensmäßiger Zuwachs gegenüber.  
 
Aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten und zur Sicherung der künftigen Haushaltswirtschaft, aber auch um aus-
zuschließen, dass die Gemeinde die Stellung eines Garanten für Dritte einnimmt, enthält die Gemeindeordnung 
ein generelles Verbot der Bestellung von Sicherheiten zugunsten Dritter. Wenn aber Haftungsverhältnisse der 
Gemeinde aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen, z.B. Grundpfandrechte, Pfandbestellungen an bewegli-
chen Sachen und Rechten, Sicherungsabtretungen von Forderungen und sonstigen Rechten u.a., müssen diese 
im Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO NRW gesondert angegeben werden. Der dabei anzugebende 
Betrag wird nicht durch den Wert des Sicherungsgutes, sondern durch die Höhe der Haftung der Gemeinde be-
stimmt. Rechtsgeschäfte der Gemeinde, die gegen das Verbot verstoßen, sind nach der Vorschrift des § 130 
Absatz 2 GO NRW nichtig.  
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Zulassung einer Ausnahme vom Verbot): 
 
Das Verbot der Bestellung von Sicherheiten wird durch Satz 2 der Vorschrift modifiziert, denn die Aufsichtsbehör-
de kann im Einzelfall eine Ausnahme von dem Verbot in Satz 1 der Vorschrift zulassen. Die Aufsichtsbehörden 
haben die ihnen angezeigten Sicherheitsleistungen bzw. Gewährleistungen für Dritte, für die von der Gemeinde 
die Zulassung einer Ausnahme erbeten wird, nach eigenem Ermessen zu beurteilen.  
 
Die Gemeinde muss aber vor ihrem Begehren versucht haben, das Risiko für ihre Haushaltswirtschaft möglichst 
gering zu halten und dies in ihrer Anzeige auch darlegen. Auch muss ein dringendes Interesse der Gemeinde 
vorliegen, dem sonst nicht Rechnung getragen werden kann. Die Bestellung der Sicherheit muss zudem im Rah-
men der Aufgaben der Gemeinde liegen. Insbesondere muss bei einem erheblichen Wert der Sicherheit das 
damit verbundene Risiko für die Gemeinde in einem tragbaren Rahmen liegen.  
 
Der Zulassung einer Ausnahme nach dieser Vorschrift bedarf es z.B. nicht, wenn ein sonstiges Rechtsgeschäft 
der Gemeinde keine Übernahme einer Sicherheit für Dritte beinhaltet, z.B. der Erwerb eines mit einer Hypothek 
belasteten Grundstückes. In diesem Fall entsteht kein Rechtsgeschäft der Gemeinde über die Bestellung einer 
Sicherheit, sondern nur über den Erwerb eines belasteten Grundstückes, z. B. im Wege der Zwangsversteige-
rung. Gleichwohl muss auch in einem solchen Fall bei der Gemeinde die Haushaltsverträglichkeit des Erwerbs-
geschäftes gegeben sein. Dazu muss insbesondere auch geprüft werden, welche möglichen Belastungen auf-
grund des Vermögenserwerbs auf die Gemeinde zu kommen und ob sie diese Belastungen tragen will. 
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Sonderregelung für Grundstücke) 
 
Bei Grundstücksverkäufen der Gemeinde ist zur Übertragung des Eigentums an dem betreffenden Grundstück 
eine Einigung der Gemeinde und des Dritten als Erwerber (Auflassung nach § 925 BGB) über den Eintritt der 
Rechtsänderung und die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch erforderlich (vgl. § 871 Absatz 1 
BGB). Vor der Eintragung in das Grundbuch sind die Beteiligten an die Einigung nur gebunden, wenn die Erklä-
rungen notariell beurkundet oder vor dem Grundbuchamt abgegeben oder bei diesem eingereicht sind oder wenn 
der Berechtigte dem anderen Teil eine den Vorschriften der Grundbuchordnung entsprechende Eintragungsbewil-
ligung ausgehändigt hat (vgl. § 873 BGB).  
 
Der Erwerber eines gemeindlichen Grundstückes benötigt zur Sicherheit bei der Finanzierung seines Grund-
stückskaufs oftmals bereits das noch zu erwerbende Grundstück. Es bedarf dann in solchen Fällen der Bestel-
lung einer Sicherheit auf dem gemeindlichen Grundstück zur Finanzierung des Erwerbs des Grundstücks. Diese 
Bestellung erfolgt daher zugunsten eines Dritten und würde ohne eine Sonderregelung unter die Vorgaben der 
Sätze 1 und 2 des Absatzes 1 der Vorschrift fallen. Vor der Ergänzung der Vorschrift durch das 1. NKF-
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Weiterentwicklungsgesetz wurden die Tatbestandsvoraussetzungen des § 87 GO NRW als erfüllt angesehen, 
wenn vom Käufer der Kaufpreis für das Grundstück unmittelbar und unwiderruflich an die Gemeinde oder auf ein 
Notaranderkonto gezahlt wurde. In solchen Fällen bedurfte es dann nicht der Zulassung einer Ausnahme. 
 
Bei solchen Geschäften liegt die Einräumung von Grundpfandrechten auch im Interesse der Gemeinde und im 
Rahmen einer geschäftsüblichen und marktgerechten Abwicklung der von ihr vorgesehenen Veräußerung. Die 
Gemeinde tritt hier nicht in eine Garantenstellung fremder Interessen ein, da die Grundpfandrechte nur unter 
Bedingung der Kaufpreiszahlung wirksam werden. Die Übernahme eines wirtschaftlichen Risikos zugunsten ei-
nes Dritten ist mit der Bestellung der Grundpfandrechte bei Grundstückveräußerungsgeschäften für die Gemein-
de nicht verbunden. In einzelnen Ausnahmefällen können Grundpfandrechtsbestellungen bei Grundstücksverkäu-
fen der Gemeinde ggf. der Zulassung einer Ausnahme nach § 87 Absatz 1 Satz 2 GO NRW bedürfen, z. B. wenn 
diese ohne deren Erteilung nichtig werden würden (vgl. § 130 GO NRW). 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Bürgschaften und Gewährverträge):  
 
2.1 Zu Satz 1 (Übernahme und gemeindliche Aufgabenerfüllung): 
 
2.1.1 Die Bedeutung der Vorschrift 
 
Die Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen bedeutet immer ein Risiko für die 
Gemeinde. Daher kommen für die Gemeinde derartige Rechtsgeschäfte nur in Betracht, wenn das Risiko haus-
haltswirtschaftlich tragbar ist und die Übernahme im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung liegt. Es be-
darf einer Beteiligung der Entscheidung der Aufsichtsbehörde bei der Übernahme von Bürgschaften und Ver-
pflichtungen aus Gewährverträgen durch die Gemeinde.  
 
In den Fällen der Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen haftet die Gemeinde 
i.d.R. insgesamt und nicht eingeschränkt wie z. B. bei einer dinglichen Sicherung. Die Gemeinde darf daher keine 
selbstschuldnerische Bürgschaft (vgl. § 773 Absatz 1 Nummer 1 BGB) übernehmen, weil bei einem Ausfall des 
Schuldners der Gläubiger des Dritten die Gemeinde unmittelbar zur Befriedigung seiner Forderungen in Anspruch 
nehmen kann. Die Gemeinde darf daher regelmäßig nicht auf die Einrede der Vorausklage verzichten und sich 
nicht als Selbstschuldner verbürgen. 
 
Die Übernahme einer Bürgschaft durch die Gemeinde führt zudem nicht dazu, dass aus Anlass ihrer Übernahme 
eine Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan notwendig wird. Ein Anlass dazu liegt jedoch dann vor, 
wenn die Gemeinde als Bürge tatsächlich zu Leistungen gegenüber den Gläubigern des Bürgschaftsnehmers 
herangezogen werden soll. Die übernommene Bürgschaft ist jedoch im Rahmen des gemeindlichen Jahresab-
schlusses unter den Haftungsverhältnissen der Gemeinde anzugeben. Ob eine solche Angabe ausreichend ist 
oder eine andere bilanzielle Zuordnung zu erfolgen hat, z. B. für die gemeindliche Verpflichtung eine Rückstellung 
oder ggf. auch eine Verbindlichkeit zu bilanzieren, ist von der Gemeinde während der Laufzeit der Bürgschaft 
jährlich zum Abschlussstichtag anhand der ihr bekannten Verhältnisse zu prüfen und zu beurteilen. 
 
Die Abgabe einer Bürgschaftserklärung bzw. der Abschluss eines Bürgschaftsvertrages stellen verpflichtende 
Erklärungen zulasten der Gemeinde dar. Solche Verträge bedürfen daher gemäß § 64 Absatz 1 Satz 1 GO NRW 
der Schriftform. Zur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrags der Gemeinde ist außerdem eine schriftliche Erteilung der 
Bürgschaftserklärung erforderlich (vgl. § 766 BGB). Dabei ist die Erteilung der Bürgschaftserklärung in elektroni-
scher Form nicht zulässig. Die Bürgschaftserklärung der Gemeinde bedarf zudem der Entscheidung des Rates 
(vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe p GO NRW). Sie ist vom Bürgermeister sowie einer weiteren Person zu unter-
zeichnen (vgl. § 64 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). 
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2.1.2 Die Übernahme von Bürgschaften 
 
2.1.2.1 Vorgaben für Bürgschaften 
 
Das Instrument der Übernahme einer Bürgschaft, das auch von der Gemeinde genutzt wird, ist in den Vorschrif-
ten der §§ 765 ff. BGB näher bestimmt worden. Durch einen Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich die Gemeinde 
als Bürge gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Dritten einzustehen 
(vgl. § 765 Abs. 1 BGB). Durch die gemeindliche Bürgschaftsübernahme entsteht neben dem Schuldverhältnis 
zwischen einem Dritten und seinem Gläubiger durch einen Darlehensvertrag (vgl. § 488 BGB) ein zusätzliches 
Schuldverhältnis zwischen dem Gläubiger und der Gemeinde als Bürgen, durch das die Hauptforderung des 
Gläubigers abgesichert wird. Der Umfang der Bürgschaftsschuld wird dabei i.d.R. nach dem jeweiligen Bestand 
der Hauptverbindlichkeit einschl. ggf. bestehender Nebenleistungsverpflichtungen bemessen und regelmäßig 
entsprechend dem Sicherungszweck der Bürgschaft subsidiär ausgestaltet.  
 
Die haushaltsrechtliche Vorschrift stellt die Übernahme von Bürgschaften durch die Gemeinde von dem Verbot 
des Absatzes 1 Satz 1 frei, wenn die Gemeinde diese im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen will. 
Die gemeindliche Bürgschaft stellt eine einseitige Verpflichtung zulasten der Gemeinde dar und hat den Zweck, 
gegenüber dem Gläubiger eines Dritten für die Verbindlichkeiten des Dritten einzustehen. Die Bürgschaftsüber-
nahme kann sich dabei z. B. auf die Finanzierung vermögenswirksamer Maßnahmen eines Dritten beziehen.  
 
Die besondere Festlegung, dass die Übernahme von Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung der gemeindli-
chen Aufgaben zulässig ist, soll dazu beitragen, dass die Gemeinde ein Risiko für Dritte nur dann übernehmen 
soll, wenn aus ihrer Aufgabenerfüllung heraus ein unmittelbares eigenes Interesse in der Sache besteht. Die 
Gemeinde soll daher immer eine Bürgschaftsform wählen, die nur ein geringes Risiko für die Gemeinde beinhal-
tet. Eine Inanspruchnahme der Gemeinde aus der übernommenen Bürgschaft heraus soll nach der wirtschaftli-
chen Situation des Dritten nicht sehr wahrscheinlich bzw. i.d.R. nicht zu erwarten sein. 
 
Die haushaltsmäßigen Auswirkungen sind durch die Gemeinde zu prüfen und einzuschätzen. Je höher ein mögli-
ches Risiko besteht, desto sorgfältiger und strenger ist von der Gemeinde ist das Bürgschaftsrisiko zu prüfen. Die 
Übernahme solcher Bürgschaften soll daher nur erfolgen, wenn für den Fall der Inanspruchnahme der Gemeinde 
aus der Bürgschaft weiterhin die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde gesichert ist. Soweit sich auch unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde eine Bürgschaftsübernahme haushaltsmäßig als nicht 
tragbar anzusehen ist, darf die Gemeinde eine Bürgschaft nicht übernehmen.  
 
 
2.1.2.2 Zulässige Arten gemeindlicher Bürgschaften   
 
Durch einen schriftlichen Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich die Gemeinde als Bürge gegenüber dem Gläubiger 
eines Dritten, für die Erfüllung bestimmter Verbindlichkeiten des Dritten einzustehen (vgl. § 766 BGB). Durch die 
Gestaltung der Bürgschaftserklärung selbst kann das Risiko für die Gemeinde minimiert werden. Es dürfen daher 
von der Gemeinde grundsätzlich nur Ausfallbürgschaften übernommen werden, um die Risiken für die Haus-
haltswirtschaft der Kommune auf ein Mindestmaß zu begrenzen.  
 
Für die Gemeinde kommt daher grundsätzlich nur die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Betracht, bei der der 
Gemeinde die Einrede der Vorausklage zusteht, sodass der Gläubiger des Dritten zuerst versuchen muss, im 
Wege der Zwangsvollstreckung seine Forderung gegenüber dem Schuldner durchzusetzen. Der Bürgschaftsfall 
wird dabei durch den Nachweis des Gläubigers des Dritten ausgelöst, dass er erfolglos die Zwangsvollstreckung 
betrieben hat und die Verwertung von anderen Sicherheiten nicht zum Erfolg führt (normale Ausfallbürgschaft). 
 
Im gemeindlichen Bereich erfolgt i.d.R. die Übernahme einer Bürgschaft in Form einer modifizierten Ausfallbürg-
schaft. Bei einer solchen Bürgschaft wird zwischen dem Gläubiger und dem Bürgen vereinbart, wann der Ausfall 
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als eingetreten gelten soll, wobei unterschiedliche Arten der Modifizierung haushaltsrechtlich als zulässig ange-
sehen werden können. So kann z.B. vereinbart werden, dass der Ausfall als eingetreten gilt, „… Monate nach der 
Fälligkeit des aufgenommenen Kredits“, bei „Eröffnung des Insolvenzverfahrens“, bei der „Zahlungseinstellung 
des Schuldners“, bei „Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung“ u.a.  
 
Bei einem Eintritt solcher genau bestimmter Ausfälle ist dann der Bürgschaftsfall eingetreten und die Gemeinde 
zur Leistung gegenüber dem Gläubiger verpflichtet. Die Gemeinde muss bei einer Bürgschaftsübernahme zudem 
prüfen, ob das europäische Beihilferecht dadurch berührt wird. Ob darüber hinaus wegen des Risikos für die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde weitere Einschränkungen im Rahmen einer Bürgschaftsübernahme gelten 
müssen, muss der Beurteilung im Einzelfall überlassen bleiben. Für den Nachweis der Verpflichtungen aus Bürg-
schaften ist ein Nachweis über das Bestehen der Hauptschuld erforderlich.  
 
 
2.1.2.3 Die Konkretisierung der Bürgschaft 
 
Im Rahmen einer Bürgschaftsübernahme durch die Gemeinde ist nicht nur der Tatbestand des Eintritts des Aus-
falls des Schuldners vertraglich genau zu bestimmen, sondern auch das Bürgschaftsvolumen ist konkret und 
bezogen auf das einzelne Schuldverhältnis festzulegen. Dieser Betrag sollte nicht höher sein als das zwingend 
Notwendige, denn es zählt nicht zu den Aufgaben einer Gemeinde, Dritte von Risiken aus ihrem wirtschaftlichen 
Handeln freizustellen. In die Vereinbarung gehört zudem die ausdrückliche Festlegung, ob und ggf. in welchem 
Umfang sich die Bürgschaft auch auf etwaige nicht gezahlte Zinsen, Verzugszinsen, Provisionen und Verwal-
tungskosten der Bürgschaft bezieht und diese abdeckt.  
 
In diesem Zusammenhang kann auch vereinbart werden, dass bei Eintritt eines Ausfalls die unmittelbaren Zah-
lungen der Gemeinde auf einen Höchstbetrag begrenzt sind und z. B. weitere Zahlungen erst erfolgen, wenn aus 
dem sonstigen Vermögen des Schuldners keine relevanten Erlöse mehr zu erwarten sind. Außerdem sind auch 
zeitliche Beschränkungen bei der Vornahme von gemeindlichen Zahlungsleistungen bei einem Ausfall grundsätz-
lich möglich, wenn die wirtschaftliche Lage der Gemeinde die Festlegung solcher Bedingungen erfordert. Es sollte 
in der Vereinbarung zudem zusätzlich klargestellt werden, wann die Gemeinde hinsichtlich der o.a. Nebenkosten 
leistungspflichtig wird bzw. dafür einzustehen hat.  
 
 
2.1.2.4 Bürgschaftsübernahmen zugunsten von Betrieben 
 
Bei der Übernahme von Bürgschaften zugunsten von Betrieben, die von der Gemeinde errichtet oder an denen 
die Gemeinde beteiligt ist, soll die Bürgschaft i.d.R. grundsätzlich nur entsprechend dem gemeindlichen Anteil an 
dem jeweiligen gemeindlichen Betrieb übernommen werden. Die Gemeinde darf daher im Rahmen ihrer Aufga-
benerfüllung nicht zusätzlich Lasten von Dritten übernehmen, die über den Umfang ihrer wirtschaftlichen Betäti-
gung, bezogen auf ihre Beteiligung an einem einzelnen Betrieb, hinausgehen. In den Fällen, in denen dagegen 
keine Beteiligung der Gemeinde an einem Unternehmen besteht, darf die Gemeinde auch keine Bürgschaften 
zugunsten eines solchen Betriebes übernehmen. Ob es in besonderen Ausnahmefällen gleichwohl möglich ist, 
von der Regel abzuweichen, kann nur im speziellen örtlichen Einzelfall geklärt werden.  
 
Diese Grundsätze lassen zu, dass in besonderen örtlichen Einzelfällen aus den bestehenden Gegebenheiten 
heraus ggf. Abweichungen bei der Bemessung der Bürgschaft der Gemeinde nach dem Beteiligungsverhältnis an 
einem Unternehmen vertretbar sind. Die örtlichen Abweichungen sind dabei daran zu messen, dass auch in die-
sen Fällen die Bürgschaftsübernahme in Einklang mit der gemeindlichen Aufgabenerfüllung unter Einbeziehung 
der örtlichen Besonderheiten der Gemeinde stehen muss. Darüber hinaus muss bei einer Bürgschaftsübernahme 
auch der Anlass für diese Risikoübernahme mit der gemeindlichen Aufgabenerfüllung in Einklang stehen. Die 
Gemeinde darf z. B. keine Bürgschaftsübernahme zur Insolvenzsicherung eines Betriebes übernehmen, auch 
wenn sie daran beteiligt ist. 
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2.1.2.5 Unzulässige Bürgschaftsübernahmen 
 
Für die Gemeinde kann die Übernahme einer Bürgschaft für einen Dritten unzulässig sein. Dieser Tatbestand 
kann einerseits dadurch entstehen, dass eine Bürgschaftsform gewählt wird, die zu einem nicht vertretbaren 
Risiko für die Gemeinde führt, z. B. eine selbstschuldnerische Bürgschaft. Andererseits kann auch der Dritte als 
Schuldner einen Anlass für die Unzulässigkeit einer Bürgschaftsübernahme darstellen, z. B. ein Unternehmen, an 
dem die Gemeinde nicht beteiligt ist. Bei Unternehmen der Telekommunikation gilt z. B. für die Gemeinde neben 
der Beschränkung der Haftung auch, dass die Gemeinde zur Wahrnehmung gleicher Wettbewerbschancen für 
solche Unternehmen i.S. des § 87 GO NRW keine Bürgschaften übernehmen und Sicherheiten leisten darf (vgl. § 
108 Absatz 1 Nummer 10 GO NRW). Im Rahmen einer Bürgschaftsübernahme hat die Gemeinde deshalb immer 
zu prüfen, ob sie gegenüber dem Schuldner berechtigt und leistungsfähig ist, für eine bestimmte Schuld eine 
Bürgschaft zu übernehmen. 
 
 
2.1.2.6 Die Übersicht über gemeindliche Bürgschaften 
 
Die Übernahme von Bürgschaften erfolgt regelmäßig durch die Gemeinde, wenn das Risiko haushaltswirtschaft-
lich tragbar ist und die Übernahme im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung liegt. Die Übernahme führt 
nicht dazu, eine Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan vorzunehmen. Diese Auswirkung liegt erst 
dann vor, wenn die Gemeinde als Bürge tatsächlich zu Leistungen herangezogen werden soll. Es ist sinnvoll und 
sachgerecht, im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses eine gesonderte Übersicht über die von der 
Gemeinde übernommenen Bürgschaften und deren Stand aufzustellen. Eine Möglichkeit zur Gestaltung dieser 
Übersicht wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bürgschaftsübernahmen zugunsten Dritter  

 

 
Produkt- 
Bereich 

 

 
Bürgschaftsadressaten 

 
Bürgschaftsübernahme Stand der Bürgschaft 

Gläubiger Schuldner Datum Laufzeit 

Bei  
Übernahme 

 
 
 
 

EUR 
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Haushalts- 
jahres 

… 
 

EUR 
 

Kinder-, 
Jugend- 

und  
Familienhilfe 

 

      

 
Gesundheits-

dienste 
 

      

 
(weitere 
Bereiche 

örtlich  
festlegen) 

 

      

Abbildung 99 „Die Bürgschaftsübernahmen zugunsten Dritter“ 
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Die Abgabe einer Bürgschaftserklärung bzw. der Abschluss eines Bürgschaftsvertrages stellen verpflichtende 
Erklärungen zulasten der Gemeinde dar. Dabei kann die Unterstützung Dritter durch eine Bürgschaftsübernahme 
durch die Gemeinde haushaltswirtschaftlich sachgerecht sein, wenn die Dritten örtlich tätig sind und dabei ge-
meindliche Aufgaben erfüllen. Es bietet sich daher eine Darstellung der bestehenden Bürgschaften unter Berück-
sichtigung der produktorientierten Teilpläne des gemeindlichen Haushaltsplans an. 
 
 
2.1.3 Bürgschaften der Gemeinde und europäisches Beihilferecht 
 
2.1.3.1 Die Ausgangslage 
 
Gemäß Artikel 87 des EG–Vertrages sind auch aus gemeindlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, 
die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder 
zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaa-
ten beeinträchtigen. Unter Beihilfen versteht das europäische Wettbewerbsrecht dabei auch alle von der Gemein-
de gewährte Vorteile, die in verschiedener Form die Belastungen vermindern, die ein Unternehmen normaler-
weise zu tragen hat. Aus gemeindlichen Mitteln gewährte Bürgschaften und Garantien stellen eine der Kontrolle 
der Kommission unterliegende Beihilfe für den Darlehensnehmer dar, soweit sie ihn in die Lage versetzen, ein 
Darlehen zu erhalten, ihm den Vorteil eines günstigeren Darlehens verschaffen, ihm die Leistung anderer Sicher-
heiten ersparen oder sie ihm "kostenlos" ohne angemessene Risikoprämie bewilligt werden.  
 
 
2.1.3.2 Bürgschaften nicht staatliche Beihilfe  
 
2.1.3.2.1 Einzelbürgschaften 
 
Die Europäische Kommission geht nach ihrer Mitteilung vom 20.06.2008 davon aus, dass beim Vorliegen be-
stimmter Voraussetzungen die von der Gemeinde für ihre Betriebe übernommenen Bürgschaften nicht als staatli-
che Beihilfen zu bewerten sind (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Einzelbürgschaften und staatliche Beihilfe 

 
 

Einzelbürgschaften der Gemeinde sind keine staatliche Beihilfe, wenn  
 
- der gemeindliche Betrieb sich nicht in finanziellen Schwierigkeiten befindet; 
 
 
- die Bürgschaft an ein bestimmtes Darlehen mit festgelegtem Höchstbetrag und Laufzeit geknüpft ist; 
 
 
- der gemeindliche Betrieb ein Eigenobligo von 20 v.H trägt, d.h. es dürfen nur 80 v.H. der Darlehenssumme 

verbürgt werden; 
 
 
- der gemeindliche Betrieb eine marktübliche Prämie für die Bürgschaft zahlt. 
 

Abbildung 100 „Die Einzelbürgschaften und staatliche Beihilfe“ 
 
Bei der Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen ist auch zu unterscheiden, ob die Gemeinde eine Bürg-
schaft als „Ad-hoc-Einzelbürgschaft“ oder aufgrund einer erlassenen Bürgschaftsregelung übernimmt. Eine Ein-
zelbürgschaft der Gemeinde wird dann nicht als staatliche Beihilfe bewertet, wenn bei ihrer Gewährung bestimm-
te Bedingungen kumulativ erfüllt sind. 
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2.1.3.2.2 Örtliche Bürgschaftsrichtlinien 
 
Die Übernahme einer Bürgschaft durch die Gemeinde aufgrund einer von der Gemeinde erlassenen abstrakten 
Regelung, z. B. Bürgschaftsrichtlinien, soll grundsätzlich in allgemeiner Form durch örtliche Bürgschaftsrichtlinien 
ermöglicht werden. Eine solche gemeindliche Regelung bedarf wegen ihrer Bedeutung eines Ratsbeschlusses. In 
solchen Fällen wird eine Bürgschaft nicht als eine staatliche Beihilfe bewertet, wenn bestimmte Bedingungen 
kumulativ erfüllt sind (vgl. Abbildung). 
  

 
Bürgschaftsrichtlinien und staatliche Beihilfe 

 
 
Bürgschaften der Gemeinde bei örtlichen Bürgschaftsrichtlinien sind keine staatliche 
Beihilfe, wenn  
 
- der gemeindliche Betrieb sich nicht in finanziellen Schwierigkeiten befindet; 
 
 
- die Bürgschaft an ein bestimmtes Darlehen mit festgelegtem Höchstbetrag und Laufzeit geknüpft ist;  
 
 
- der gemeindliche Betrieb ein Eigenobligo von 20 v.H trägt, d. h. es dürfen nur 80 v.H. der Darlehens-

summe verbürgt werden; 
 
 
- die örtliche Regelung so gestaltet ist, dass sich die vorgenommenen Bürgschaftsgeschäfte auf der 

Grundlage einer Risikobewertung selbst finanzieren (Ausgleich der Verwaltungskosten, angemessener 
Kapitalertrag); 

 
 
- mindestens jährlich anhand der tatsächlichen Ausfallquote geprüft wird, ob die Höhe der Prämien 

angemessen ist; 
 
 
- die örtliche Regelung auch eine Anpassung der Prämien ermöglicht; 
 
 
- die örtliche Regelung festlegt, unter welchen Bedingungen Verpflichtungen aus Gewährverträgen 

übernommen werden, einschließlich der Festlegung der Förderfähigkeit gemeindlicher Betriebe nach 
Maßgabe der Bonität, des Höchstbetrages und der Laufzeit der Verträge u.a. 

 
Abbildung 101 „Bürgschaftsrichtlinien und staatliche Beihilfe“ 

 
 
2.1.3.3 Bürgschaften und die „De-minimis“- Regelung 
 
Die Übernahme einer Bürgschaft durch die Gemeinde wird auch nicht als eine staatliche Beihilfe bewertet, wenn 
sie nicht aufgrund einer Bürgschaftsrichtlinie gewährt wird, aber die Voraussetzungen der „De-minimis“-
Verordnung erfüllt. Dabei darf es sich aber nicht um Einzelbürgschaften (s.o.) handeln. Außerdem darf es sich bei 
dem gemeindlichen Betrieb nicht um einen Betrieb in Schwierigkeiten handeln. In den Fällen der Bürgschaftsge-
währung darf der verbürgte Teil des Darlehens, für das im Rahmen der örtlichen Regelung eine Einzelbürgschaft 
gewährt wird, den Betrag i.H.v. 1,5 Mio. Euro (für den Straßentransportsektor 0,75 Mio. Euro) nicht übersteigen. 
 
Der gemeindliche Betrieb muss dabei ein Eigenobligo von 20 v.H tragen, d. h. es dürfen nur 80 v.H. der Darle-
henssumme verbürgt werden. Sofern diese Fälle vorliegen, bedarf die Übernahme einer Bürgschaft durch die 
Gemeinde keiner Notifizierung durch die Europäische Kommission. Es sollte dabei berücksichtigt werden, dass 
der Schwellenwert für Ausgleichsleistungen auf bis zu 500.000 Euro in drei Jahren von der EU-Kommission an-
gehoben wurde (vgl. De-Minimis-Verordnung Nr. 360/2012 vom 25.04.2012). 
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2.1.3.4 Sonderfall: Bürgschaften für Betriebe in Schwierigkeiten 
 
Bei Bürgschaften der Gemeinde zugunsten eines Betriebes in Schwierigkeiten ist eine umfassende Prüfung er-
forderlich, ob die Gewährung einer gemeindlichen Bürgschaft als staatliche Beihilfe zu bewerten ist oder nicht, 
und ggf. eine Notifizierung bei der Europäischen Kommission erforderlich macht. Dazu und auch zur Ermittlung 
des Beihilfewertes sowie zu den möglichen Rechtsfolgen aus der Gewährung von Bürgschaften im Hinblick auf 
das europäische Beihilferecht gibt eine Handreichung des MWME NRW und des IM NRW umfassend Auskunft.  
 
Durch die in dieser Handreichung enthaltenen erläuternden Hinweise soll den Gemeinden eine Hilfestellung an 
die Hand gegeben werden, um bei der Übernahme von Bürgschaften auch das Europäische Beihilferecht zutref-
fend anzuwenden. Die Handreichung „Zur Beurteilung kommunaler Bürgschaften im Hinblick auf das Europäische 
Beihilfenrecht auf der Grundlage der Bürgschaftsmitteilung der Europäischen Kommission aus Juni 2008 (Abl. EU 
2008/C 155/10)“ ist unter der Internetadresse beider Ministerien verfügbar.  
 
 
2.1.3.5 Die Notifizierung gemeindlicher Bürgschaften 
 
Die Übernahme einer Bürgschaft durch die Gemeinde, bei der die Merkmale einer staatlichen Beihilfe nach den 
Bestimmungen der Europäischen Kommission erfüllt sind, bedarf vor ihrer Übernahme der Genehmigung der 
Europäischen Kommission (Notifizierung). Sie ist unabhängig von der Anzeige der gemeindlichen Entscheidung 
über die Übernahme einer Bürgschaft bei ihrer Aufsichtsbehörde durchzuführen. Vor der Genehmigung durch die 
Europäische Kommission sind alle Maßnahmen zu unterlassen, die einen Rechtsanspruch auf eine Übernahme 
der Bürgschaft durch die Gemeinde begründen könnten. Dagegen sind rechtlich unverbindliche und als solche 
gekennzeichnete Absichtserklärungen, z. B. ein „letter of intent“, als zulässig anzusehen. 
 
 
2.1.4 Die Übernahme von Verpflichtungen aus Gewährverträgen 
 
Die Vorschrift stellt die Übernahme von Verpflichtungen aus Gewährverträgen, die ein anderes Rechtsverhältnis 
als die Bürgschaften darstellen, obwohl sie mit diesen verwandt sind, von dem Verbot der Bestellung von Sicher-
heiten zugunsten Dritter für den Fall frei, dass die Gemeinde eine solche Verpflichtung im Rahmen der Erfüllung 
ihrer Aufgaben übernehmen will. In solchen Fällen wird die Übernahme von Verpflichtungen aus Gewährverträ-
gen durch die Gemeinde zugleich der Anzeigepflicht gegenüber ihrer Aufsichtsbehörde unterworfen.  
 
Die Festlegung, dass die Übernahme von Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung der 
gemeindlichen Aufgaben zulässig ist, soll dazu beitragen, dass die Gemeinde ein Risiko für Dritte nur in den Fäl-
len übernimmt, wenn wegen ihrer Aufgabenerfüllung ein unmittelbares eigenes Interesse besteht. In einem Ge-
währvertrag oder Garantievertrag verpflichtet sich die Gemeinde als Schuldner, für einen Erfolg einzustehen oder 
die Gewähr für einen künftigen, noch nicht entstandenen Schaden zu übernehmen, der dem Anderen aus einem 
eigenen Vorgang erwächst.  
 
Der Schuldner ist im Falle der Gewährleistung verpflichtet, den Gläubiger so zu stellen, als ob der mögliche Erfolg 
eingetreten oder ein Schaden nicht entstanden wäre. Zu diesen Rechtsverhältnissen gehören die Haftungsüber-
nahme, die Patronatserklärung, die Erwerbsverpflichtung und die Garantieversprechen. Deren Umfang ist unter 
der Zugrundelegung ungünstiger Umstände zu bestimmen. In der gemeindlichen Praxis werden deshalb unter 
dem Begriff „Gewährleistungsverträge“ eine Vielzahl unterschiedlicher Vereinbarungen verstanden, bei denen die 
Gemeinde einer der Vertragspartner ist. 
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2.2 Zu Satz 2 (Anzeigepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde): 
 
Nach der Vorschrift hat die Gemeinde die Entscheidung zur Übernahme von Bürgschaften oder von Verpflichtun-
gen aus einem Gewährvertrag ihrer Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens einen Monat vor der rechtsver-
bindlichen Übernahme, schriftlich anzuzeigen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass eine Anzeige-
pflicht nicht nur entsteht, wenn Verpflichtungen der Gemeinde in eigenständigen Verträgen vereinbart werden. 
Diese Pflicht entsteht auch, wenn durch Regelungen oder Klauseln in anderen Verträgen vergleichbare 
Verpflichtungen zulasten der Gemeinde enthalten sind, z. B. im Gesellschaftsvertrag von Betrieben der Gemein-
de. 
 
Die Anzeige der Gemeinde gegenüber ihrer Aufsichtsbehörde muss so weitreichend gefasst sein, dass die Auf-
sichtsbehörde die anstehende Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme eines wirtschaftlichen Risikos für 
fremde Interessen beurteilen kann. Die Gemeinde hat daher nicht nur zu belegen, dass ihre Entscheidung im 
Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung liegt, sondern auch das Risiko bzw. die Wahrscheinlichkeit einer Inanspruch-
nahme aus einem solchen Haftungsverhältnis sowie deren mögliche Auswirkungen auf die künftige Haushalts-
wirtschaft der Gemeinde. Ihrer Anzeige hat die Gemeinde die dazu gehörenden Unterlagen beizufügen, aus de-
nen z. B. der Adressat der Bürgschaft, die Daten der Bürgschaft u.a. hervorgehen müssen. Die Gemeinde muss 
zur Bürgschaftsübernahme eine eigene Gesamtbeurteilung gegenüber der Aufsichtsbehörde abgeben.  
 
Ein solches Anzeigeverfahren ist sachlich notwendig, denn der Eingang solcher Verpflichtungen durch die Ge-
meinde bedarf weder einer Festsetzung in der gemeindlichen Haushaltssatzung noch einer Veranschlagung im 
Haushaltsplan der Gemeinde. Wegen der aus solchen Verträgen möglicherweise entstehenden finanziellen Ver-
pflichtungen, die bei einer Inanspruchnahme der Gemeinde aus Bürgschafts- oder Gewährverträgen ggf. erhebli-
che Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft haben können, ist die gesetzliche Festlegung einer 
vorherigen Anzeigepflicht geboten und sachgerecht. Die Aufsichtsbehörde sollte in jedem Anzeigeverfahren auch 
eine Rückäußerung an die Gemeinde geben und darin ihre aufsichtsrechtliche Einschätzung aufzeigen. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Übernahme von Verpflichtungen aus anderen Rechtsgeschäften): 
 
3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Vorschrift erstreckt die Anzeigepflicht des Absatzes 2 ausdrücklich auf weitere Rechtsgeschäfte der Gemein-
de, die gemeindlichen Bürgschaftsübernahmen und Verpflichtungen aus Gewährverträgen wirtschaftlich gleich-
kommen. Hierunter fallen z. B. insbesondere Erfüllungsübernahmen, Schuldübernahmen und Schuldbeitritte 
durch die Gemeinde. Die Anzeige der Gemeinde gegenüber ihrer Aufsichtsbehörde muss so weitreichend gefasst 
sein, dass die Aufsichtsbehörde die anstehende Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Verpflichtun-
gen aus Rechtsgeschäften Dritter hinsichtlich eines wirtschaftlichen Risikos beurteilen kann.  
 
Die Gemeinde hat daher nicht nur zu belegen, dass ihre Entscheidung im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung liegt, 
sondern den Umfang der Inanspruchnahme aus einer solchen Übernahme sowie deren mögliche Auswirkungen 
auf die künftige Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Ihrer Anzeige hat die Gemeinde daher die dazu gehörenden 
Unterlagen beizufügen. Sie muss zudem eine eigene Gesamtbeurteilung gegenüber der Aufsichtsbehörde abge-
ben. In der Vorschrift wird die Zustimmung zu Rechtsgeschäften Dritter besonders herausgestellt.  
 
Aus solchen verpflichtenden Zusagen erwachsen der Gemeinde regelmäßig Verpflichtungen zu Leistungen in 
künftigen Haushaltsjahren. Bei solchen gemeindlichen Vorgängen wird allgemein davon ausgegangen, dass die 
Aufgabenerledigung auf Dritte in eigener Verantwortung übertragen worden ist, die Gemeinde jedoch subsidiär 
weiter für Verbindlichkeiten haftet, die aus der Durchführung dieser Aufgabenerledigung entstehen. Zu solchen 
gemeindlichen Gegebenheiten sind z. B. auch Sanierungsträgerverträge oder Entwicklungsträgerverträge zu 
zählen, soweit sie Kredit- oder Haftungsverpflichtungen der Gemeinde begründen. Die Gemeinde darf in solchen 
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Fällen ihre Zustimmung nur nach Anzeige an die Aufsichtsbehörde entsprechend der Regelung in Absatz der 
Vorschrift erteilen. Der gemeindlichen Zustimmung zu solchen Verträgen soll wegen der wirtschaftlichen Bedeu-
tung und den möglicherweise erheblichen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der Gemeinde eine sorgfäl-
tige Prüfung vorausgehen.  
 
 
3.2 Schuldübernahmen und Schuldbeitritt 
 
Der Gemeinde ist es möglich, Schulden eines Dritten im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung zu übernehmen, z. B. 
von einem gemeindlichen Betrieb im Rahmen ihrer anteiligen Beteiligung an diesem Betrieb. Die zivilrechtlich 
geregelte befreiende Schuldübernahme nach § 414 BGB ist dabei das Gegenstück zur Abtretung auf Schuldner-
seite. Sie führt zu einem Austausch des Schuldners im betreffenden Darlehensgeschäft, sodass in einem solchen 
Fall die Gemeinde als Übernehmende an die Stelle des bisherigen Schuldners tritt. Ab diesem Zeitpunkt scheidet 
der bisherige Schuldner aus dem bestehenden Schuldverhältnis gegenüber dem Gläubiger aus. Diese „befreien-
de“ Schuldübernahme dient somit in erster Linie den Interessen des „Altschuldners“.  
 
Von der Schuldübernahme muss der Schuldbeitritt (kumulative Schuldübernahme) unterschieden werden, der 
auch durch die Gemeinde möglich ist. Bei einem Schuldbeitritt tritt die Gemeinde als weiterer Schuldner neben 
den bisherigen Schuldner. Der Schuldbeitritt führt daher nicht zu einem Schuldnerwechsel, sondern zu einer 
Schuldnermehrheit, durch die ab diesem Zeitpunkt die Gesamtschuld im Sinne des § 421 BGB getragen wird. 
Damit stellt ein Schuldbeitritt durch die Gemeinde ein Sicherungsmittel für den Gläubiger dar. Er dient ggf. vor-
rangig den Interessen des Gläubigers, dem jetzt auch die Vermögensmasse der Gemeinde zur Befriedigung 
seiner Forderungen zur Verfügung stehen. 
 
 
3.3 Erfüllungsübernahmen 
 
Der Gemeinde ist es möglich, Schulden eines Dritten, z. B. eines gemeindlichen Betriebes, im Rahmen ihrer 
anteiligen Beteiligung an diesem Betrieb zu erfüllen. Bei der sogenannten Erfüllungsübernahme (vgl. § 329 BGB) 
verpflichtet sich die Gemeinde als Übernehmende gegenüber dem Schuldner, diesen von seiner Schuld zu be-
freien. Der Schuldner hat damit einen Anspruch gegen die Gemeinde als Übernehmende und zwar darauf, dass 
diese seine Schuld gegenüber dem Gläubiger erfüllt.  
 
Die Gemeinde ist dadurch nicht Schuldner gegenüber dem Gläubiger eines Dritten. Die Verpflichtung der Ge-
meinde wirkt daher nur im Verhältnis zwischen ihr als Übernehmende und dem Schuldner, jedoch nicht gegen-
über dem Gläubiger. Der Gläubiger erwirbt daher keinen Anspruch gegen die Gemeinde als Übernehmende und 
kann von ihr auch keine Leistung einfordern. Die Erfüllungsübernahme dient somit in erster Linie den Interessen 
des Schuldners. 
 
 
3.4 Die Patronatserklärung 
 
Die Gemeinde gibt vielfach verpflichtende Erklärungen, z.B. wegen ihrer Betriebe, gegenüber Dritten mit dem 
Zweck ab, die Kreditwürdigkeit des betreffenden Betriebes zu erhalten. Derartige Erklärungen werden als Patro-
natserklärung bezeichnet, weil die Gemeinde als „Patron“ mit der Erklärung vielfach die Erfüllung der gegenwärti-
gen und künftigen Verbindlichkeiten des Betriebes im Sinne einer Haftung absichert bzw. bereit ist, dem Betrieb 
die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne kann auch Zusage der Gemeinde ge-
genüber einem gemeindlichen Betrieb zur Abdeckung oder Übernahme eines Verlustes als Patronatserklärung 
bezeichnet werden.  
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 87 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 638 

Die Gemeinde darf derartige Erklärungen, die ggf. eine Einstandspflicht bewirken, nur unter Beachtung der ein-
schlägigen Vorschriften des gemeindlichen Haushaltsrechts abgeben. Sie muss dabei prüfen, ob im örtlichen 
Einzelfall ihre Entscheidung für eine Patronatserklärung der Aufsichtsbehörde anzuzeigen ist und in welcher Form 
sich die Erklärung bilanziell auswirkt. Es kann dabei ggf. ausreichend sein, die Erklärung unter den Haftungsver-
hältnissen im Verbindlichkeitenspiegel anzugeben (vgl. § 47 Absatz 1 Satz GemHVO NRW).  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 88 
Rückstellungen 

 
Für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen hat die Gemeinde Rückstellungen in 
angemessener Höhe zu bilden.  
 
 
Erläuterungen zu § 88: 
 
1. Die Grundlagen der Rückstellungsbildung 
 
1.1 Die Erfordernisse für die Rückstellungsbildung 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft mit einer Erfassung und dem Nachweis der auf das Haus-
haltsjahr bezogenen Ressourcen bedarf es auch der periodengerechten Erfassung aller gemeindlichen Verpflich-
tungen, auch wenn diese z. B. dem Grunde oder der Höhe nach noch ungewiss sind. Durch die Bilanzierung der 
gemeindlichen Rückstellungen wird daher eine Vorsorge der Gemeinde für ihre Verpflichtungen, die künftig zu 
gemeindlichen Zahlungen führen können, transparent und nachvollziehbar gemacht. Zur Erfassung des vollstän-
digen Ressourcenverbrauchs der Gemeinde gehört daher auch die Bildung von Rückstellungen für gemeindliche 
Verpflichtungen, deren Eintritt dem Grunde nach zu erwarten ist, deren Höhe und Fälligkeitstermin jedoch noch 
ungewiss, aber dennoch ausreichend sicher sind, die wirtschaftliche Ursache aber bereits vor dem Abschluss-
stichtag eingetreten ist.  
 
Durch die Bildung von Rückstellungen durch die Gemeinde werden die gemeindlichen Aufwendungen dem 
Haushaltsjahr als Verursachungsperiode zugerechnet. Diese Gegebenheiten setzen im jeweiligen Haushaltsjahr 
ein „verpflichtendes Ereignis“ der Gemeinde gegenüber Dritten (Außenverpflichtung) oder gegenüber sich selbst 
(Innenverpflichtung) voraus. Ein solches gemeindliches Ereignis schafft eine rechtliche oder faktische Verpflich-
tung für die Gemeinde, aufgrund dessen sie keine rechtliche Alternative zur Erfüllung der Verpflichtung hat, so-
dass von ihr Rückstellungen zu bilden und zu bilanzieren sind. In den Fällen, in denen die Bedingungen für die 
Bildung von Rückstellungen bei der Gemeinde vorliegen, sind diese in angemessener Höhe unter Beachtung des 
Vorsichtsprinzips zu bilden.  
 
Die gemeindlichen Rückstellungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses der Gemeinde in der Ergebnisrech-
nung zu erfassen und entsprechend in der gemeindlichen Bilanz zu passivieren. Zum Zeitpunkt ihrer Bildung 
bleibt die Finanzrechnung der Gemeinde regelmäßig unberührt. Aus den Verpflichtungen der Gemeinde gegen-
über Dritten sind die Zahlungen erst zum späteren Zeitpunkt der Fälligkeit zu leisten und dann nur in der ge-
meindlichen Finanzrechnung zu erfassen. Sofern eine Rückstellungsbildung oder deren Veränderung (Erhöhun-
gen und Verminderungen) im Haushaltsjahr zu erwarten sind, müssen die deshalb entstehenden Aufwendungen 
und Erträge im gemeindlichen Ergebnisplan veranschlagt werden. Die aus der Erfüllung der Verpflichtungen der 
Gemeinde entstehende Inanspruchnahme einer Rückstellung, die zu einer Auszahlung an einen Dritten führt, ist 
nur im gemeindlichen Finanzplan zu veranschlagen. 
 
 
1.2 Die Pflicht zur Rückstellungsbildung 
 
Die Pflicht der Gemeinde zur Rückstellungsbildung wird im gemeindlichen Haushaltsrecht im Grundsatz auf die 
wesentlichen Verpflichtungen der Gemeinde beschränkt. Diesem Grundsatz folgen auch die Festlegungen, dass 
für gemeindliche Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau 
bekannt sind, die Gemeinde in ihrer Bilanz entsprechend hohe Rückstellungen anzusetzen hat, sofern der von 
der Gemeinde zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.  
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Zu diesen gemeindlichen Verpflichtungen gehört auch die Festlegung, dass für drohende Verluste aus schwe-
benden Geschäften und aus laufenden Verfahren der Gemeinde entsprechend hohe Rückstellungen bilanziert 
werden müssen, sofern der voraussichtliche Verlust für die Gemeinde nicht geringfügig sein wird. Für die Bilan-
zierung einer gemeindlichen Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ist jedoch allein nicht ausreichend, 
dass diese zum Abschlussstichtag der Gemeinde rechtlich entstanden ist. Eine solche Verpflichtung der Gemein-
de muss zudem gegenüber einem Dritten bestehen (Außenverpflichtung).  
 
Ein Beispiel bietet die Regelung über die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen der Gemeinde (vgl. § 58 
GemHVO NRW). Die Gemeinde ist nach dieser haushaltsrechtlichen Vorschrift verpflichtet, ihre Geschäftsunter-
lagen aufzubewahren. Es ist somit davon auszugehen, dass eine gemeindliche Verpflichtung besteht und ent-
sprechend eine Verbindlichkeitsrückstellung rechtlich entstanden ist. Die Gemeinde ist aber in diesem Beispiel 
nur gegenüber sich selbst und nicht gegenüber einem Dritten verpflichtet. Eine Konkretisierung der rechtlichen 
Verpflichtung durch einen externen Adressaten ist daher nicht möglich.  
 
Diese „Lücke“ bewirkt, dass die Bildung einer entsprechenden Rückstellung als nicht zulässig anzusehen ist. Sie 
kann auch nicht dadurch geschlossen werden, dass die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen eine "interne" 
Verpflichtung der Gemeinde darstellt. Solche Verpflichtungen sind durch die haushaltsrechtliche Vorschrift nur für 
wenige gemeindliche Sachverhalte zulässig, z. B. für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen. Die 
rechtliche Verpflichtung der Gemeinde begründet daher alleine nicht die Verpflichtung zur Bilanzierung einer 
Rückstellung für die Aufbewahrung gemeindlicher Geschäftsunterlagen. 
 
 
1.3 Die Zwecke der Rückstellungsbildung 
 
Mit den gemeindlichen Rückstellungen werden Vorgänge dem jeweiligen Haushaltsjahr in Form von Aufwendun-
gen zugerechnet, die in diesem Haushaltsjahr verursacht worden sind, eine wirtschaftliche Belastung für die Ge-
meinde auslösen und in ihrer Höhe quantifizierbar sind. Die darauf notwendigen Handlungen der Gemeinde erfol-
gen jedoch erst zukünftig, z. B. in Form von Zahlungsleistungen. Durch die Bilanzierung einer Rückstellung findet 
daher immer eine Verknüpfung zwischen der im Haushaltsjahr entstandenen Belastung der Gemeinde und der 
von ihr in einem Folgejahr vorzunehmenden Zahlungsleistung statt.  
 
Die Bildung einer gemeindlichen Rückstellung muss daher nicht nur an eine Handlung der Gemeinde in der Ver-
gangenheit anknüpfen, sondern vielmehr eine „Abgeltung“ dieser abgeschlossenen gemeindlichen Handlung 
darstellen. Es reicht daher eine bloße Einschätzung über eine mögliche künftige Inanspruchnahme oder eines 
Verlustes durch die Gemeinde für die Bildung einer gemeindlichen Rückstellung regelmäßig nicht aus. Vielmehr 
muss grundsätzlich ernsthaft und mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme der Gemeinde oder 
mit einem Verlust für die Gemeinde gerechnet werden. In einem solchen Bewertungsspielraum beinhaltet die 
vernünftige Beurteilung eines örtlichen Sachverhaltes auch die Prüfung von Chancen und Risiken für die Ge-
meinde unter Beachtung des Vorsichtsprinzips. Die Beurteilung muss dabei in sich schlüssig und willkürfrei sein, 
sodass das Ergebnis aus objektiven Gegebenheiten logisch ableitbar und nachvollziehbar ist.  
 
Von der Gemeinde dürfen erst Rückstellungen gebildet und bilanziert werden, wenn alle Kriterien dafür erfüllt 
sind. Die Rückstellungen stellen dabei für die Gemeinde kein Eigenkapital in ihrer Bilanz dar. Sie sind vielmehr 
dem in der gemeindlichen Bilanz abzubildenden Fremdkapital zuzuordnen und stellen zudem eine Ergänzung der 
Verbindlichkeiten der Gemeinde dar. Der Umfang der zu bildenden gemeindlichen Rückstellungen bemisst sich 
dabei i.d.R. nach dem voraussichtlich zukünftigen Erfüllungsbetrag der Gemeinde. Dabei kommt grundsätzlich 
nicht das ausschließliche Stichtagsprinzip zur Anwendung, d. h. der Ansatz in der gemeindlichen Bilanz ist nicht 
danach zu bestimmen, was die Gemeinde am jeweiligen Abschlussstichtag aufbringen müsste, um ihre Verpflich-
tung zu diesem Tag zu erfüllen. Sie muss vielmehr berücksichtigen, in welchem Umfang sie künftig ihre Verpflich-
tung erfüllen muss (Erfüllungspflicht).  



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 88 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 641 

 
Von der Gemeinde muss deshalb unter Beachtung der GoB auch geprüft werden, ob im weiteren Rückstellungs-
zeitraum z. B. allgemeine Kosten- oder Preissteigerungen entstehen werden. Soweit diese von der Gemeinde 
erkennbar sind und und objektiv betrachtet sich auf den gemeindlichen Erfüllungsbetrag auswirken können, müs-
sen diese Faktoren bei der gemeindlichen Rückstellungsbildung berücksichtigt werden. Zu solchen Faktoren 
sollen aber nicht persönliche Veränderungen im Einzelfall gehören, sodass z. B. die berufliche Entwicklung von 
Beamtinnen und Beamten nicht von Anfang an zu berücksichtigen ist. Diese Entwicklung soll sich erst ab dem 
Zeitpunkt auf die Rückstellungsbildung auswirken, zu dem sie tatsächlich eingetreten ist. Erst dann erwerben die 
Beamtinnen und Beamten die entsprechenden Ansprüche auf künftige Versorgungsleistungen gegenüber ihrem 
Dienstherrn. 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Jahresabschlussarbeiten müssen von der Gemeinde bestehende bzw. bilanzierte 
Rückstellungen unter Berücksichtigung der Geschäftsvorfälle des abgelaufenen Haushaltsjahres überprüft und 
ein möglicher Bedarf für neue Rückstellungen sowie für die Aufstockung oder Auflösung bestehender und bilan-
zierter Rückstellungen ermittelt werden. Für bereits bilanzierte gemeindliche Rückstellungen muss auch geprüft 
werden, ob der frühere Rückstellungsgrund zum Abschlussstichtag noch besteht, ob bereits eine Inanspruch-
nahme der Rückstellung erfolgte, ggf. in welcher Höhe, oder ob aus anderen Gründen eine Anpassung vorzu-
nehmen ist. Im örtlichen Einzelfall muss der notwendige Rückstellungsbetrag oder der Anpassungsbedarf ggf. 
auch unter Einbeziehung der zu betrachtenden wirtschaftlichen Verhältnisse vorsichtig geschätzt werden, wenn 
der Ansatz nicht auf eine andere Art und Weise rechnerisch ermittelt werden kann. Die Ermittlung eines Rückstel-
lungsbetrages erfordert immer auch eine nachvollziehbare Begründung und eine ausreichende Dokumentation. 
 
 
1.4 Das Saldierungsverbot 
 
Der gemeindliche Jahresabschluss soll einen Überblick über das Ergebnis der wirtschaftlichen Aktivitäten der 
Gemeinde im Haushaltsjahr und die daraus entstandene gemeindliche Vermögens- und Schuldenlage geben. In 
der Bilanz der Gemeinde sind dazu insbesondere die gemeindlichen Verpflichtungen zu passivieren, zu denen 
auch die anzusetzenden Rückstellungen der Gemeinde gehören. Die gemeindliche Bilanz ist dabei als Brutto-
rechnung zu führen, sodass die Bilanzposten auf der Aktivseite nicht mit den Bilanzposten auf der Passivseite 
verrechnet werden dürfen (vgl. § 41 Absatz 2 GemHVO NRW). Diese gemeindlichen Verhältnisse bedingen, dass 
eine Verrechnung von Vermögensgegenständen auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz mit bilanzierten 
gemeindlichen Verpflichtungen auf der Passivseite der Bilanz nicht zulässig ist. Das Saldierungsverbot bewirkt z. 
B., dass eine Verrechnung des Verpflichtungsansatzes einer Pensionsrückstellung mit dem angesetzten Vermö-
genswert einer Kapitalversicherung als „Beamtenpensionsversicherung“ nicht erfolgen darf. Dieses Verbot gilt 
auch dann noch, wenn die Kapitalversicherung der Beschaffung von Liquidität für die künftigen Zahlungen der 
Versorgungsleistungen durch die Gemeinde dient. 
 
Das haushaltsrechtlich verankerte Saldierungsverbot soll u.a. eine Bilanzverschleierung verhindern, denn das 
Eigenkapital in der Bilanz der Gemeinde ist nicht allein auf die Darstellung und Erfassung als Nettovermögen 
ausgerichtet worden. Es steht auch unmittelbar mit dem gemeindlichen Haushaltsausgleich in Verbindung (vgl. §§ 
75 und 76 GO NRW). Bei der Gemeinde soll es deshalb nicht dazu kommen, dass sachlich gebotene Wertansät-
ze nicht mehr oder nicht mehr in vollem Umfang unter den Aktiv- oder Passivposten in der gemeindlichen Bilanz 
angesetzt werden. Das Verbot der Saldierung dient deshalb auch dem Erhalt der Übersicht über die bilanzierten 
Rückstellungen als Nachweis bestehender gemeindlicher Verpflichtungen. Bei einer Zusammenfassung von Bi-
lanzposten oder einer Aufrechnung dürfte die Übersicht verloren gehen und die Transparenz über die gemeindli-
chen Rückstellungen eingeschränkt werden. Außerdem würde in einem solchen Fall gegen die Bilanzierungs-
grundsätze „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ verstoßen.  
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2. Die Anwendung von Rechtsbegriffen 
 
2.1 Der Rechtsbegriff „Ungewiss“ 
 
Bei der Bilanzierung von Verpflichtungsrückstellungen dürfen der Gemeinde zum Abschlussstichtag die Verpflich-
tungen dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sein. Für den Tatbestand der Ungewissheit 
bei einem gemeindlichen Sachverhalt müssen akzeptable Anhaltspunkte vorliegen, sodass eine Verpflichtung der 
Gemeinde nicht auszuschließen ist, die Gemeinde dies aber noch nicht abschließend beurteilen kann. Die Ge-
meinde muss aber zum Abschlussstichtag aufgrund objektiver Tatbestände und nicht aufgrund einer subjektiven 
Einschätzung sorgfältig beurteilen, dass ihre Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Bei den gemeindli-
chen Fällen, in denen nur ungewiss ist, wem gegenüber eine Verbindlichkeit besteht oder wann sie fällig wird, 
liegt regelmäßig keine Ungewissheit im Sinne dieser Vorschrift vor, sodass eine Rückstellungsbildung durch die 
Gemeinde nicht zulässig ist. 
 
Die „Ungewissheit“ kann sich bei Verpflichtungsrückstellungen auf die Höhe der Verpflichtung und auf das Beste-
hen der Verpflichtung beziehen. Dem Grunde nach ungewiss ist eine gemeindliche Verpflichtung, wenn erst ein 
Ereignis eintreten muss, dessen Eintritt aber unklar ist, z. B. bei einer Gewährleistung. Der Höhe nach ungewiss 
sind solche Verpflichtungen, die z. B. wegen noch nicht eingegangener Rechnungen bestehen. Außerdem muss 
sich die Ungewissheit über eine gemeindliche Verpflichtung nicht immer zwingend auf deren gesamten Umfang 
erstrecken. Insbesondere in den Fällen, in den gemeindliche Verpflichtungen hinsichtlich ihrer Höhe ungewiss 
sind, können Teile davon durchaus gewiss sein. Unter diesen Gegebenheiten ist ein bilanzieller Ansatz von der 
Gemeinde entsprechend vorzunehmen. Der „gewisse“ Teil ist in der gemeindlichen Bilanz unter den Verbindlich-
keiten und nur der restliche „ungewisse“ Umfang ist unter den Rückstellungen anzusetzen.  
 
 
2.2 Der Rechtsbegriff „Angemessene Höhe“ 
 
2.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Nach der Vorschrift hat die Gemeinde für bestimmte örtliche Sachverhalte die notwendigen Rückstellungen in 
angemessener Höhe zu bilden. Für den Tatbestand der Angemessenheit müssen bei einem gemeindlichen 
Sachverhalt, der zu einer Rückstellungsbildung durch die Gemeinde führt, akzeptable Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass eine bestehende Verpflichtung der Gemeinde eine wirtschaftliche Belastung darstellt und zutreffend 
betragsmäßig bestimmt werden kann. Zum Abschlussstichtag muss aufgrund objektiver Tatbestände und nicht 
einer subjektiven Einschätzung die Gemeinde sorgfältig beurteilen, in welcher Höhe eine Inanspruchnahme der 
Gemeinde voraussichtlich erfolgen wird.  
 
In den haushaltsrechtlichen Vorschriften wird jedoch nicht ausdrücklich der zukunftsorientierte Rechtsbegriff „Er-
füllungsbetrag“ benutzt. Die Gemeinde soll gleichwohl in die Rückstellungsbildung bzw. die Bemessung ihrer 
Rückstellungen die weitere mögliche Entwicklung der gemeindlichen Verpflichtungen auch durch äußere allge-
meine Umstände einbeziehen. Aufbauend auf den für die einzelne Rückstellungsarten bestehenden besonderen 
Vorgaben soll die Gemeinde in die „Vorausschau“ zum Abschlussstichtag möglichst auch allgemeine Preis- und 
Kostensteigerungen einbeziehen, soweit ihr dieses möglich ist. Der Begriff „Angemessene Höhe“ beinhaltet daher 
für die gemeindliche Rückstellungsbildung grundsätzlich den Erfüllungsbetrag. Ob dieser Begriff streng nach dem 
Stichtagsprinzip zu ermitteln ist, hängt von der Regelung zu der einzelnen Rückstellungsart ab, z. B. für Deponie-
rückstellungen in § 36 Absatz 2 GemHVO NRW..  
 
Der künftige Erfüllungsbetrag kann daher bei einer gemeindlichen Rückstellung zur Grundlage des Passivansat-
zes in der gemeindlichen Bilanz gemacht werden. Die Ermittlung des Rückstellungsbetrages ist dabei auf die 
künftige Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung auszurichten. Mögliche allgemeine Entwicklungen und Ereig-
nisse, die sich auf die gemeindliche Rückstellung auswirken können, sind dann bereits zum Abschlussstichtag bei 
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der Rückstellungsbildung zu berücksichtigen, z. B. allgemeine Preis- und Kostensteigerungen. In diesen Fällen 
müssen der Gemeinde geeignete und belegbare Anhaltspunkte für den Eintritt solcher Ereignisse vorliegen oder 
bekannt sein. Die Festlegung der angemessenen Höhe einer gemeindlichen Rückstellung ist dabei unabhängig 
davon, ob die Gemeinde ihre Verpflichtung durch eine Geldleistung oder eine Sachleistung zu erfüllen hat. 
 
 
2.2.2 Die Berücksichtigung von Entwicklungen 
 
In die Beurteilung der angemessenen Höhe einer gemeindlichen Rückstellung ist auch die Vorschrift des § 36 
GemHVO NRW einzubeziehen, soweit sich die Regelungen dieser Vorschrift auf die Ermittlung der „angemesse-
nen Höhe“ einer gemeindlichen Rückstellung beziehen. Außerdem sind zukunftsorientierte Komponenten zu 
berücksichtigen, denn die Erfüllung einer gemeindlichen Verpflichtung in Form einer Rückstellung soll regelmäßig 
erst zu einem späteren (künftigen) Zeitpunkt erfolgen. Nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung sind daher 
von der Gemeinde zum jeweiligen Abschlussstichtag die allgemeinen Entwicklungen zu berücksichtigen, die 
hinreichend begründbar sind oder auf objektivierbaren Hinweisen beruhen.  
 
Diese Einschätzung geht von der Vorschrift des § 91 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW aus, nach der allgemein 
bestimmt wird, dass gemeindliche Rückstellungen grundsätzlich in Höhe des Betrages in der Bilanz der Gemein-
de anzusetzen sind, der voraussichtlich zur Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung notwendig wird (Erfül-
lungsbetrag). Insgesamt gesehen sind daher von der Gemeinde allgemeine Preis- und Kostensteigerungen bei 
der gemeindlichen Rückstellungsbildung zu berücksichtigen, soweit der Erfüllungsbetrag die Grundlage für die 
Rückstellungsbildung bildet. Dazu sollen keine Gesetzesänderungen oder neue Gesetze gehören, die i.d.R. nur 
allgemeine Grundlagen für das gemeindliche Verwaltungshandeln darstellen, auch wenn deren nur noch deren 
Veröffentlichung bzw. das In-Kraft-Treten aussteht.  
 
Im öffentlich-rechtlichen Bereich entstehen finanzielle Wirkungen regelmäßig erst durch verwaltungsrechtliches 
Handeln und damit durch einen gemeindlichen Bescheid als Verwaltungsakt. Dieser bietet dann vielfach erst die 
ausreichende Grundlage für die gemeindliche Bilanzierung. Außerdem müssen derartige künftige Ereignisse 
vorhersehbar und bestimmbar sein und sich auch auf die Höhe der in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden 
Pensionsrückstellungen auswirken. In diese Beurteilung sind jedoch nicht künftige Gegebenheiten einzubeziehen, 
deren künftige Ursachen und Wirkungen nur spekulativ zu ermitteln sind.  
 
Zu den voraussichtlich künftigen Gegebenheiten sollen dagegen nicht die noch nicht eingetretenen Veränderun-
gen in den persönlichen Verhältnissen eines gemeindlichen Beamten gehören, sodass diese auch nicht bei der 
Ermittlung der in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Pensionsrückstellungen zu berücksichtigen sind. Auch 
wenn die Gemeinde über ein Personalentwicklungskonzept verfügt und sich daraus ein sog. Karrieretrend bezo-
gen auf die einzelnen Beamtinnen und Beamten ableiten lässt, führt diese Sachlage gleichwohl nicht dazu, die 
persönlichen Verhältnisse bei der Bestimmung des Erfüllungsbetrages der Gemeinde zu berücksichtigen. 
 
 
2.2.3 Die Beschränkung des Stichtagsprinzips 
 
Die Auslegung des Rechtsbegriffs „Angemessene Höhe“ benötigt den Abschlussstichtag als zeitlichen Bezugs-
punkt. Unter Berücksichtigung, dass der Begriff den künftigen Erfüllungsbetrag beinhaltet, wird das Stichtagsprin-
zip eingeschränkt. Bei der Bemessung von gemeindlichen Rückstellungen ist deshalb der Ansatz in der gemeind-
lichen Bilanz danach zu bestimmen, was die Gemeinde zukünftig aufbringen muss. Es ist nicht mehr zu ermitteln, 
was die Gemeinde am jeweiligen Abschlussstichtag hätte aufbringen müssen, um ihre Verpflichtung zu erfüllen.  
 
Von der Gemeinde muss vielmehr unter Beachtung der GoB auch geprüft werden, ob im weiteren Rückstellungs-
zeitraum z.B. Kostensteigerungen oder andere Anlässe entstehen können, die sich auf die Rückstellungsbildung 
voraussichtlich auswirken werden. Soweit diese am jeweiligen Abschlussstichtag erkennbar sind und voraussicht-
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lich zu einer Veränderung des Erfüllungsbetrages führen, müssen diese bei der gemeindlichen Rückstellungsbil-
dung berücksichtigt werden.  
 
 
3. Die Abgrenzung der Rückstellungsarten  
 
Unter Beachtung dieser Vorschrift und in Anlehnung an das Handelsrecht darf die Gemeinde nur für die Zwecke 
Rückstellungen bilden, die in § 36 Absatz 1 bis 5 GemHVO NRW näher und abschließend bestimmt sind. Die 
Gemeinden sollen Rückstellungen grundsätzlich nur für rechtliche und wirtschaftliche Gegebenheiten bilden, die 
ursächlich in der Hand der Gemeinde liegen und die periodengerecht zu Aufwendungen bei der Gemeinde füh-
ren. Die grundsätzliche Abgrenzung der einzelnen Rückstellungsarten ergibt sich aufgrund von Außenverpflich-
tungen der Gemeinde gegenüber Dritten oder von Innenverpflichtungen, die von der Gemeinde gegenüber sich 
selbst bestehen bzw. zu erfüllen sind. Die Abgrenzung der gemeindlichen Rückstellungen soll das nachfolgende 
Schema (Quelle: NKF-Dokumentation 2003 S. 258) verdeutlicht werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Abgrenzung der Rückstellungen 

 
 

 
Rückstellungen 

Verpflichtung gegenüber 
Dritten 

Außenverpflichtung 

Rückstellungen für 
ungeplante Aufwendungen 

aus schwebenden 
Geschäften 

Aufwandsrückstellungen 

rechtlich faktisch 

Rückstellungen für 
ungewisse Verbindlichkeiten 

Verpflichtung gegenüber sich 
selbst 

Innenverpflichtung 

 
 
 

Abbildung 102 „Die Abgrenzung der Rückstellungen“ 
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Für gemeindliche Aufwendungen, die regelmäßig anfallen, dürfen von der Gemeinde dagegen keine Rückstellun-
gen bilanziert werden, denn dieses würde dem haushaltswirtschaftlichen Prinzip widersprechen, regelmäßig wie-
derkehrenden Aufwand nur als laufenden Aufwand zu erfassen. Außerdem würde eine Rückstellungsbildung in 
diesen Fällen die Transparenz und Klarheit des gemeindlichen Haushalts beeinträchtigen. In diesen Zusammen-
hang ist die Vorschrift in § 36 Absatz 6 GemHVO NRW zu beachten, nach der weitere Arten von Rückstellungen 
nur gebildet werden dürfen, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.  
 
Durch die Vorschrift des § 36 GemHVO NRW werden in den Absätzen 1 bis 5 die zulässigen Rückstellungsarten 
für die Gemeinden abschließend bestimmt. Von der Gemeinde dürfen deshalb für sonstige ungewisse Verbind-
lichkeiten, soweit diese nicht die Voraussetzungen des § 36 Absatz 4 GemHVO NRW erfüllen, keine Rückstellun-
gen gebildet werden. Für die Gemeinde ist außerdem keine Rückstellungsbildung im Rahmen des gemeindlichen 
Finanzausgleichs, für künftige Umlagezahlungen und aus der Steuererhebung zugelassen worden. Die zulässi-
gen Rückstellungsarten sind von der Gemeinde auf der Passivseite ihrer Bilanz anzusetzen (vgl. § 41 Absatz 4 
GemHVO NRW). 
 
 
4. Zulässige Rückstellungsarten 
 
4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Gemeinde muss Rückstellungen für unterschiedliche gemeindliche Gegebenheiten bilden, z. B. für ihre Pen-
sionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Die Gemeinde darf jedoch nur für die Zwecke 
bilanzielle Rückstellungen bilden, die in der Vorschrift des § 36 GemHVO NRW abschließend bestimmt worden 
sind. Dem haushaltsrechtlichen Rückstellungsbegriff wird dadurch sowohl die sog. statische als auch die dynami-
sche Bilanzauffassung zugrunde gelegt. Die Gemeinde darf für die nachfolgend aufgezeigten Arten eine Rück-
stellung bilden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rückstellungen nach § 88 GO NRW i.V.m. § 36 GemHVO NRW 

 
 

VORGABE 
 

RÜCKSTELLUNGSART 

Passivierungspflicht 

 
- Pensionen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. 
- Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für die 

Sanierung von Altlasten. 
- Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach 

zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind.  
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und 

aus laufenden Verfahren. 
- Verpflichtungen für Zwecke, die durch andere Gesetze 

bestimmt wurden. 
 

Passivierungswahlrecht 
 

- unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen. 
 

Passivierungsverbot 

 
Sonstige Rückstellungen, die nicht durch Gesetz oder Verord-
nung zugelassen sind, z.B. 
-     künftige Umlagezahlungen der Gemeinde; 
- Verpflichtungen im Rahmen des Gemeindefinanzaus-

gleichs;  
- Verpflichtungen aus der gemeindlichen Steuererhebung. 
 

Abbildung 103 „Die zulässigen Rückstellungsarten“ 
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Durch die ausdrückliche Aufzählung der zulässigen Arten der Rückstellungen in der Vorschrift wird zudem klarge-
stellt, dass die Gemeinden nur Rückstellungen für die benannten Zwecke bilden dürfen. Daraus folgt, dass die 
zulässigen Rückstellungsarten für die Gemeinde durch die Vorschriften des § 36 Absatz 1 bis 6 GemHVO NRW 
abschließend bestimmt sind. Die Gemeinde darf daher keine Rückstellungen für Zwecke bilden, die nicht aus-
drücklich in der Vorschrift bestimmt sind. Daher darf sie auch für regelmäßig jährlich wiederkehrende Gegeben-
heiten keine Rückstellungen bilanzieren. 
 
 
4.2 Die einzelnen Rückstellungsarten 
 
4.2.1 Die Pensionsrückstellungen  
 
Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen werden die Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde den Haus-
haltsjahren zugeordnet, in denen die Beamtinnen und Beamte ihre Anwartschaften auf künftige Versorgungsleis-
tungen erwerben. Folglich werden in einem gemeindlichen Jahresabschluss während der Anwartschaftsphase die 
gesamten entstehenden Personalaufwendungen des Haushaltsjahres nachgewiesen und nicht ein Jahresergeb-
nis gezeigt, dass die Personalaufwendungen der Gemeinde nur im Umfang der aktuell zu erbringenden Zah-
lungsleistungen aufweist.  
 
Das von der Gemeinde erzielte Jahresergebnis enthält aber auch Aufwendungen für die Versorgung der Beam-
tinnen und Beamten, auch wenn die tatsächlichen Zahlungsleistungen gegenüber diesem Personenkreis erst in 
den zukünftigen Haushaltsjahren zu erbringen sind. Dieser Sachverhalt spiegelt den Entgeltcharakter der ge-
meindlichen Pensionsverpflichtungen wieder, als würden die Beamtinnen und Beamten ihre Zukunftsvorsorge 
eigenverantwortlich vornehmen müssen. Zu den Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde gehören aber auch 
die Beihilfeverpflichtungen gegenüber den Beamtinnen und Beamten der Gemeinde. Auch die daraus entstehen-
den künftigen Verpflichtungen der Gemeinde sind in die gemeindliche Rückstellungsbildung einzubeziehen (vgl. § 
36 Absatz 1 GemHVO NRW). 
 
 
4.2.2 Die Rückstellungen für Deponien  
 
Die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien hat im gemeindlichen Bereich eine besondere Bedeutung, da 
dafür gesetzliche Verpflichtungen bestehen, die in abfallrechtlichen Planfeststellungsverfahren näher bestimmt 
werden. Die rechtliche Grundlage bildet das Fachgesetz, das Verpflichtungen zur Vorsorge enthält, die auch in 
die Gebührenkalkulation einzubeziehen sind (vgl. § 9 Absatz 2 und 2a des Landesabfallgesetzes). Der Anlass zur 
Rekultivierung und Nachsorge von Deponien, der wirtschaftlich in den Jahren der Nutzung der Deponie entsteht, 
verlangt dementsprechend die notwendige Rückstellungsbildung (vgl. § 36 Absatz 2 GemHVO NRW).  
 
 
4.2.3 Die Rückstellungen für Altlasten und sonstige Umweltschäden 
 
Die gemeindlichen Rückstellungen für die Beseitigung von Altlasten sind zu bilden, wenn die Gemeinde verpflich-
tet ist, bestimmte vorhandene Altlasten zu beseitigen bzw. zu sanieren (vgl. § 36 Absatz 2 GemHVO NRW). Der-
artige gemeindliche Verpflichtungen können bei Grundstücken der Gemeinde oder auch für Grundstücke Dritter 
bestehen, wenn eine behördliche Verpflichtung zur Beseitigung der Altlasten durch die Gemeinde vorliegt. Ent-
sprechend ist dann eine Rückstellung für die Beseitigung von Altlasten in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. 
In den Fällen, in denen seitens der Gemeinde jedoch nur eine Absicht zur Beseitigung von Altlasten besteht, liegt 
noch keine ausreichende Grundlage für eine Rückstellungsbildung in der gemeindlichen Bilanz vor.  
 
Unter dem entsprechenden Bilanzposten sind von der Gemeinde auch Rückstellungen wegen gemeindlicher 
Verpflichtungen zur Beseitigung anderer Umweltschäden anzusetzen (vgl. Umweltschadensgesetz). Dabei gilt 
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entsprechend wie bei gemeindlichen Altlasten, dass für derartige gemeindliche Verpflichtungen dann eine Rück-
stellung für die Beseitigung von Altlasten in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist, wenn eine behördliche 
Verpflichtung zur Beseitigung vorliegt. In den Fällen, in denen seitens der Gemeinde jedoch nur eine Absicht zur 
Beseitigung von aufgetretenen Umweltschäden besteht, liegt noch keine ausreichende Grundlage für eine Rück-
stellungsbildung in der gemeindlichen Bilanz vor.  
 
 
4.2.4 Die Rückstellungen für die unterlassene Instandhaltung  
 
Für unterlassene Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen sind von der Gemeinde die notwendi-
gen Rückstellungen zu bilden, soweit die Aufwendungen keinen Herstellungsaufwand für gemeindliche Vermö-
gensgegenstände darstellen (vgl. § 36 Absatz 3 GemHVO NRW). Eine solche Rückstellungsbildung soll dazu 
beitragen, den Verfall von instandhaltungspflichtigen Sachanlagen zu verhindern und die stetige Aufgabenerfül-
lung der Gemeinde insoweit zu sichern.  
 
Derartige Rückstellungen sind in der gemeindlichen Bilanz mit dem Betrag anzusetzen, der voraussichtlich bei 
der Nachholung bzw. beim späteren Entstehen von gemeindlichen Ausgaben notwendig wird. Dazu ist durch die 
Vorschrift - abweichend vom Handelsrecht - keine konkrete Zeitvorgabe zur Nachholung der unterlassenen In-
standhaltung festgelegt, sondern zur Ansatzbildung bestimmt worden „soweit die Nachholung der Instandhaltung 
hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss“. Diese Regelung wurde 
aus ausreichend im Sinne der eigenverantwortlichen Selbstverwaltung der Gemeinden gesehen. 
 
 
4.2.5 Die Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen 
 
Die Gemeinden haben auch Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, soweit dafür keine spezi-
elle Regelung in den Absätzen 1, 2 und 5 dieser Vorschrift getroffen worden sind (vgl. § 36 Absatz 4 GemHVO 
NRW). Bei den Verpflichtungsrückstellungen muss eine Verpflichtung der Gemeinde gegenüber Dritten bestehen, 
z. B. aufgrund von Verträgen (privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Vereinbarungen) oder von gesetzlichen 
Regelungen. Es ist dabei nicht erforderlich, dass der Dritte Kenntnis von seinem Anspruch hat. Sofern jedoch nur 
ungewiss ist, wem gegenüber eine Verbindlichkeit besteht oder wann sie fällig wird, so liegt darin keine Unge-
wissheit im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschrift über die Bildung von Rückstellungen.  
 
Von der Gemeinde kann außerdem in eigener Verantwortung eine Geringfügigkeitsgrenze für den Ansatz von 
gemeindlichen Rückstellungen festgelegt werden. Dabei sollen die haushaltsmäßigen Auswirkungen berücksich-
tigt werden. Für die Bildung und den Ansatz von Rückstellungen für Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber 
Dritten gelten grundsätzlich die nachfolgend aufgezeigten Merkmale (vgl. Abbildung). 
 

 
Merkmale für Rückstellungen für ungewisse gemeindliche Verpflichtungen  

 
 

- Die Verpflichtungen müssen dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau 
bekannt sein.  

 
 

- Es muss zukünftig wahrscheinlich eine Verbindlichkeit tatsächlich entstehen. 
 
 

- Die zukünftige Inanspruchnahme wird voraussichtlich tatsächlich erfolgen. 
 

 
- Die wirtschaftliche Ursache der Verbindlichkeit muss vor dem Abschlussstichtag liegen. 
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Merkmale für Rückstellungen für ungewisse gemeindliche Verpflichtungen  

 
 

- Der zu leistende Betrag ist nicht geringfügig.  
 

Abbildung 104 „Merkmale für Rückstellungen für ungewisse gemeindliche Verpflichtungen“ 
 
Für die Gemeinde kann es zudem im Einzelfall notwendig werden, den bilanziellen Ansatz für Verpflichtungsrück-
stellungen ggf. zu schätzen. Derartige Gegebenheiten müssen im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlus-
ses vom Abschlussprüfer berücksichtigt werden, denn Unsicherheiten bei den Schätzungen können bedeutsame 
Risiken für die Gemeinde zu Folge haben. Die zur Ermittlung von bilanziellen Ansätzen für Rückstellungen vorge-
nommenen Schätzungen sind daher im gemeindlichen Jahresabschluss im Anhang angemessen zu erläutern. 
Auch ist zu beachten, dass die zulässigen Aufwandsrückstellungen nicht zu den Verpflichtungsrückstellungen 
gehören, denn sie stellen nur eine Verpflichtung der Gemeinde gegenüber sich selber und nicht eine Außenver-
pflichtung gegenüber einem Dritten dar.  
 
 
4.2.6 Die Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften  
 
Von der Gemeinde sind in den Fällen drohender Verluste aus schwebenden Geschäften die notwendigen Rück-
stellungen zu bilden (vgl. § 36 Absatz 5 GemHVO NRW). Ein schwebendes Geschäft der Gemeinde kann ein 
einmaliges Geschäft oder ein Geschäft auf Dauer (Dauerschuldverhältnis) sein. Ein solcher Fall liegt z. B. vor, 
wenn bei der Gemeinde ein zweiseitig verpflichtender Vertrag besteht, der auf einen Leistungsaustausch ausge-
richtet ist und von beiden Vertragspartnern noch nicht erfüllt worden ist. Mögliche Gegenstände von derartigen 
schwebenden Geschäften können Lieferungen von Vermögensgegenständen, Leistungen in Form von Nutzungs-
überlassungen oder ein sonstiges Tun oder Unterlassen sein. Außerdem ist für die Qualifizierung von schweben-
den Geschäften wichtig, dass eine Bindungswirkung für die Vertragspartner besteht.  
 
Der Schwebezustand eines gemeindlichen Geschäftes, bei dem ein Anspruch und eine Verpflichtung aus dem 
Geschäft vorliegen müssen, beginnt i.d.R. mit seinem rechtswirksamen Abschluss. Er wird durch die Erfüllung der 
Sachleistung beendet. Dagegen bewirkt die Erbringung der geldmäßigen Gegenleistung i.d.R. nicht die Beendi-
gung des Schwebezustands. Damit die Gemeinde nicht verpflichtet ist, für jeden möglichen Verlust eine Rückstel-
lungsbildung vorzunehmen, ist zudem als Abgrenzung bestimmt worden, dass Rückstellungen nur zu bilden sind, 
sofern der voraussichtliche Verlust für die Gemeinde nicht geringfügig sein wird. Bei der Bestimmung der Gering-
fügigkeitsgrenze, die in der Eigenverantwortung der Gemeinde liegt, ist auch auf die örtlichen haushaltsmäßigen 
Auswirkungen abzustellen. Darüber hinaus ist festzustellen, ob ein künftiger Verpflichtungsüberschuss für die 
Gemeinde entstehen wird (Saldo aus künftigen Aufwendungen und künftigen Erträgen) und ob das auslösende 
Ereignis zur Rückstellungsbildung nach Abschluss des Geschäftes liegt.  
 
 
4.2.7 Die Rückstellungen für drohende Verluste aus laufenden Verfahren 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, für drohende Verluste aus laufenden Verfahren in ihrer Bilanz entsprechende 
Rückstellungen anzusetzen (vgl. § 36 Absatz 5 GemHVO NRW). Unter dem Begriff „Verfahren“ sind dabei nur 
nur gemeindliche Geschäftsvorfälle zu verstehen, sondern allgemein alle Verwaltungsvorgänge, die auf einer 
rechtlichen Grundlage aufbauen und von der Gemeinde im Rahmen des Verwaltungsverfahrensgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen durch einen gemeindlichen Bescheid abgewickelt werden, z. B. die Heranziehung 
Dritter zur Zahlung von Steuern, Beiträgen u.a. Als dazugehörig sind auch Gerichtsprozesse anzusehen, die 
wegen der gemeindlichen Geschäftsvorfälle anhängig sind, unabhängig von der gerichtlichen Instanz. 
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Solche Verwaltungsverfahren der Gemeinde sind als laufend zu qualifizieren, wenn ein von der Gemeinde erlas-
sener Bescheid noch nicht rechtskräftig geworden ist. Diese Sachlage ist regelmäßig gegeben, wenn im ge-
meindlichen Verfahren die Rechtsmittelfrist noch nicht abgelaufen ist oder diese Frist wegen eines sich daran 
anschließenden (anhängigen) Widerspruchs- oder Klageverfahrens noch läuft. Sofern eine solche Sachlage bei 
der Gemeinde besteht, sollte eine getrennte Betrachtung und Bewertung über den Verfahrensgegenstand und 
über das Verfahren erfolgen. Bei einem möglicherweise „drohenden Verlust“ aus dem Verfahren sollte keine 
Wertberichtigung der bestehenden Forderung erfolgen, solange die Gemeinde am Bestand ihrer durch Bescheid 
festgesetzten Forderung festhält. Die Gemeinde soll ggf. eine Rückstellung passivieren, zumal ein Bedarf für eine 
Rückstellungsbildung sich aus der möglichen kostenmäßigen Beteiligung der Gemeinde ergeben kann.  
 
 
4.3 Sonstige Rückstellungen 
 
Die Gemeinde darf unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ mögliche Rückstellungen für andere Zwe-
cke nur ansetzten, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind (vgl. § 36 Absatz 6 Satz 1 
GemHVO NRW). Mit dieser gesonderten Vorschrift wird klargestellt, dass die Gemeinde nur dann Rückstellungen 
für andere Zwecke bilden darf, wenn dabei die in den Vorschriften des § 36 Absatz 4 oder 5 GemHVO NRW 
enthalten Voraussetzungen erfüllt sind. Es ist daher der Gemeinde nicht erlaubt, für selbst gewählte Zwecke aus 
ihren örtlichen Verhältnissen heraus oder für andere äußere Umstände gesonderte Rückstellungen zu bilden.  
 
Von diesem Verbot besteht nur dann eine Ausnahme, wenn die Bildung von besonderen Rückstellungen aus-
drücklich zugelassen wird, z. B. durch fachgesetzliche Vorschriften (vgl. Reglungen im Landesabfallgesetz). Die 
Rechtsvorschriften für gemeindliche Umlagezahlungen und für den Gemeindefinanzausgleich sowie für die ge-
meindliche Steuererhebung sehen dagegen keine Rückstellungsbildung vor. Von der Gemeinde dürfen deshalb 
für diese Zwecke auch dann keine Rückstellungen gebildet werden, wenn sich derartige örtliche Sachverhalte 
ggf. unter die Bestimmungen der Vorschrift des § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO NRW subsumieren lassen.  
 
 
5. Rückstellungen für nicht andere Zwecke 
 
5.1 Allgemeine Sachlage 
 
Durch die ausdrückliche Aufzählung der zulässigen Arten der Rückstellungen in § 36 GemHVO NRW wird klarge-
stellt, dass die Gemeinden keine Rückstellungen für andere Zwecke bilden dürfen. Die Gemeinden sollen die 
Rückstellungen grundsätzlich nur für rechtliche und wirtschaftliche Leistungen bilden, die ursächlich in der Hand 
der Gemeinde liegen und die periodengerecht zu Aufwendungen bei der Gemeinde führen sowie nicht jährlich 
wiederkehrend sind. Bei gemeindlichen Geschäftsvorfällen, die auf Leistungen Dritter ohne Gegenleistungsver-
pflichtung der Gemeinde oder auf einseitigen Leistungen der Gemeinde an Dritte beruhen, z. B. Gewerbesteuer-
zahlungen, Sozialhilfeleistungen, soll erst das Entstehen der rechtlichen Verpflichtung der Gemeinde und nicht 
bereits das mögliche Entstehen einer wirtschaftlichen Verpflichtung beim Dritten der Anlass für eine Rückstel-
lungsbildung bei der Gemeinde sein, sofern nicht bereits eine Forderung zu bilanzieren ist.  
 
Die haushaltswirtschaftliche Zuordnung erfolgt immer, wenn der Gemeinde Zuwendungen von Dritten gewährt 
werden oder wenn gemeindliche Forderungen, die i.d.R. aus einem Leistungsbescheid der Gemeinde entstehen, 
zu bilanzieren sind. Sie ist bei solchen Geschäftsvorfällen der Gemeinde allgemein anerkannt und wird dort nicht 
infrage gestellt. Eine Rückstellungspflicht für die Gemeinde soll daher erst als entstanden anzunehmen bzw. die 
Zuordnung entsprechender Aufwendungen zum Haushaltsjahr erst vorzunehmen sein, wenn eine tatsächliche 
Verpflichtung der Gemeinde durch einen Heranziehungsbescheid einsetzt.  
 
Der gemeindliche Ressourcenverbrauch ist objektiv betrachtet zu dem Zeitpunkt als entstanden anzusehen, wenn 
dieser durch einen Verwaltungsakt der Gemeinde objektiviert wird. Er ist i.d.R. auch erst zu diesem Zeitpunkt 
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verlässlich bewertbar ist (Bestimmung des Erfüllungszeitpunktes als Realisation der Zeit nach). Es muss somit 
ein konkretes Ereignis bezogen auf den Abschlussstichtag eingetreten sein bzw. vorliegen, damit bei bestimmten 
gemeindlichen Sachverhalten eine Rückstellungsbildung zulässig ist. Der in § 75 Absatz 2 GO NRW gesetzlich 
bestimmte jährliche Haushaltsausgleich erfordert in diesem Zusammenhang gemeindeübergreifend eine gleiche 
Handhabung durch alle Gemeinden.    
 
 
5.2 Rückstellungen und künftige Umlagezahlungen der Gemeinde 
 
Für Umlagen der Gemeinde, die regelmäßig jährlich anfallen, ist die Bildung von Rückstellungen nicht zugelassen 
worden. Die Bildung solcher Rückstellungen würde dem haushaltswirtschaftlichen Prinzip widersprechen, regel-
mäßig wiederkehrenden Aufwand nur als laufenden Aufwand zu erfassen. Außerdem würde in diesen Fällen eine 
Rückstellungsbildung die Transparenz und Klarheit des gemeindlichen Haushalts beeinträchtigen. Eine konkrete 
Verpflichtung der Gemeinde besteht jedoch nicht allein wegen der rechtlichen Bindung der Gemeinde als Mitglied 
an den Umlageverband. Sie entsteht vielmehr jährlich aufgrund der konkreten Aufgabenerfüllung (Leistungser-
bringung) des Umlageverbandes und wird durch einen Heranziehungsbescheid des umlageberechtigten Dritten 
gegenüber den Umlagezahlern erst hinreichend konkretisiert, sodass eine Zuordnung zu dem Haushaltsjahr zu 
erfolgen hat, auf das sich der Festsetzungsbescheid bezieht (Erfüllungszeitpunkt). 
 
Die Einbeziehung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde in die Ermittlung der Höhe des Umlagebetrages, z. B. in 
Form der Steuerkraft der Gemeinde vor dem Umlagejahr, führt daher nicht zwangsläufig zu einer Verpflichtung 
der Gemeinde, den Vorjahren des betreffenden Umlagehaushaltsjahres bereits Aufwendungen aus der Umlage-
erhebung zuzurechnen. Es werden im Rahmen der Ermittlung des Umlagebetrages lediglich die belegbaren 
haushaltswirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde für die Ermittlung der konkreten Höhe der Umlage herange-
zogen. Die Realisation des Ertrages beim Umlageberechtigten und damit das Entstehen von Aufwendungen beim 
Umlagepflichtigen sind daher erst zum aktuellen haushaltsjahrbezogenen Zeitpunkt möglich.  
 
Nach den gesetzlichen Vorschriften sind die Arten und der Umfang der Leistungsfähigkeit der Gemeinde bei der 
Umlageermittlung zu berücksichtigen. Daher müssen Messgrößen bzw. Schlüsselgrößen für eine zutreffende 
Ermittlung des Umlagebetrages jeder einzelnen Gemeinde bestimmt werden. Aus diesen öffentlich-rechtlichen 
Gegebenheiten heraus führt erst die rechtliche Verpflichtung der Gemeinde zur Umlagezahlung zu einer wirt-
schaftlichen Belastung, und zwar in dem Haushaltsjahr, für das die Gemeinde durch den Umlageberechtigten zur 
Umlagezahlung herangezogen wird.  
 
Eine Rückstellungsbildung würde unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze dazu führen, dass die gesamte 
Umlage wirtschaftlich einem Haushaltsjahr zuzurechnen wäre, für das für den Umlageberechtigten weder ein 
haushaltsrechtlicher noch ein wirtschaftlicher Anspruch zur Erhebung der Umlage besteht. Zudem hat ein Umla-
geberechtigter, z. B. der Kreis, erst nach seiner Feststellung, dass die sonstigen Erträge die entstehenden Auf-
wendungen nicht decken, die Berechtigung zur Umlageerhebung (vgl. § 56 Absatz 1 KrO NRW). Dieser Sachver-
halt gilt auch bei Zweckverbänden (vgl. § 19 Absatz 1 Satz 1 GkG NRW). Eine Rückstellungsbildung für Umlage-
zwecke ist auch deshalb nicht zugelassen worden.  
 
Die gesetzlich nicht vorgesehene Rückstellungsbildung für gemeindliche Umlagezahlungen führt dazu, dass von 
der Gemeinde auch dann keine Rückstellungen gebildet werden dürfen, wenn sich örtliche Umlagesachverhalte 
ggf. grundsätzlich und in allgemeiner Form unter die Bestimmungen des § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO NRW 
subsumieren lassen, soweit die Umlageerhebung noch nicht Gegenstand eines Verwaltungsverfahrens der Ge-
meinde ist (Verfahren zum Erlass eines rechtskräftigen Umlagebescheides). In den Fällen, in denen es aber nach 
dem Erlass eines Umlagebescheides zu einem Widerspruch des Betroffenen gegen den Bescheid bzw. zu einem 
Klageverfahren kommt, ist von der Gemeinde zum Abschlussstichtag zu prüfen und zu entscheiden, ob in einem 
solchen Fall eine Rückstellung für drohende Verluste aus laufenden Verfahren in der gemeindlichen Bilanz ange-
setzt werden muss, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird. 
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5.3 Rückstellungen und Gemeindefinanzausgleich  
 
Der Gesetzgeber hat durch die abschließende Aufzählung der zulässigen Rückstellungsarten in der Vorschrift 
bestimmt, dass die Bildung von Rückstellungen für gemeindliche Leistungen im Rahmen des Gemeindefinanz-
ausgleichs nicht zulässig ist. Die Bildung solcher Rückstellungen würde dem haushaltswirtschaftlichen Prinzip 
widersprechen, regelmäßig wiederkehrenden Aufwand als laufenden Aufwand des jeweiligen Haushaltsjahres zu 
erfassen. Eine Rückstellungsbildung unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze könnte dazu führen, dass die 
gesamten gemeindlichen Leistungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs wirtschaftlich einem Haushalts-
jahr zuzurechnen wären, bei dem weder ein haushaltsrechtlicher noch ein wirtschaftlicher Grund dafür besteht. 
 
Ein Anlass zu dieser Sachlage besteht auch dadurch, dass in Nordrhein-Westfalen die Gemeinden nicht verpflich-
tet sind, auch nicht die finanzstarken Gemeinden, eigene Finanzmittel der allgemeinen Finanzausgleichsmasse 
des Landes zuzuführen, wie es z.T. in anderen Ländern die Regel ist. Auch deshalb ist eine Rückstellungsbildung 
für gemeindliche Leistungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs nicht zugelassen worden. Außerdem 
könnte wegen möglicherweise unterschiedlichen Bewertungen eine gemeindliche Rückstellungsbildung im Rah-
men des Gemeindefinanzausgleichs die Transparenz und Klarheit des gemeindlichen Haushalts sowie die Ver-
gleichbarkeit beeinträchtigen.  
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde eigene Finanzleistungen aufgrund des jährlichen Gemeindefinanzaus-
gleichs erbringen muss, entsteht erst durch die rechtliche Heranziehung der Gemeinde durch einen Leistungsbe-
scheid eine aufwandswirksame Verpflichtung der Gemeinde, sodass i.d.R. der gemeindliche Ressourcenver-
brauch entsprechend dem darin festgesetzten Erfüllungszeitpunkt dem Haushaltsjahr zuzurechnen ist. Die Ent-
scheidung, keine „Vorverpflichtung“ bzw. Zurechnung zu Vorjahren als alleinige Grundlage für eine örtliche Rück-
stellungsbildung aus Anlass des Gemeindefinanzausgleichs bei der Gemeinde zuzulassen, unter dem Gesichts-
punkt des Ressourcenverbrauchs sachgerecht und vertretbar. Die gesetzlich nicht vorgesehene Rückstellungs-
bildung im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs führt dazu, dass von der Gemeinde auch dann keine Rück-
stellungen gebildet werden dürfen, wenn sich örtliche Finanzausgleichssachverhalte ggf. unter die Bestimmungen 
des § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO NRW subsumieren lassen.  
 
 
5.4 Rückstellungen und gemeindliche Steuererhebung  
 
Der Gesetzgeber hat durch die abschließende Aufzählung der zulässigen Rückstellungsarten in der Vorschrift 
bestimmt, dass die Bildung von Rückstellungen im Rahmen der jährlich wiederkehrenden gemeindlichen Steuer-
erhebung, z.B. der Gewerbesteuer, nicht zulässig ist. Die Bildung solcher Rückstellungen würde dem haushalts-
wirtschaftlichen Prinzip widersprechen, regelmäßig wiederkehrenden Aufwand nur als laufenden Aufwand zu 
erfassen. Außerdem würde in diesen Fällen eine Rückstellungsbildung die Transparenz und Klarheit des ge-
meindlichen Haushalts beeinträchtigen. Auch der in § 75 Absatz 2 GO NRW gesetzlich bestimmte jährliche 
Haushaltsausgleich erfordert gemeindeübergreifend eine gleiche Handhabung.  
 
Diese Gegebenheiten führen dazu, dass bei der gemeindlichen Steuererhebung das Entstehen der rechtlichen 
Verpflichtung und nicht bereits das mögliche Entstehen einer wirtschaftlichen Verpflichtung der Anlass für die 
periodengerechte Zuordnung von Steuererträgen ist. Daher ist objektiv betrachtet erst zum Erfüllungszeitpunkt 
ein Ressourcenaufkommen als entstanden anzusehen, weil der Vorgang durch einen Verwaltungsakt objektiviert 
wird und i.d.R. erst zu diesem Zeitpunkt verlässlich bewertbar ist (Bestimmung des Erfüllungszeitpunktes als 
Realisation der Zeit nach). Erst aus der Festsetzung oder der Fälligkeit gemeindlicher Steuern heraus eine Zu-
rechnung der Ressourcen zu einem Haushaltsjahr vorzunehmen, ist sachgerecht und vertretbar.  
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Die gesetzlich nicht vorgesehene Rückstellungsbildung aus der gemeindlichen Steuererhebung führt daher dazu, 
dass von der Gemeinde auch dann keine Rückstellungen gebildet werden dürfen, wenn sich örtliche Steuersach-
verhalte ggf. unter die Bestimmungen des § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO NRW subsumieren lassen. Kommt es 
aber nach dem Erlass eines gemeindlichen Steuerbescheides zu einem Widerspruch des Betroffenen gegen den 
Bescheid bzw. zu einem Klageverfahren ist von der Gemeinde zum Abschlussstichtag zu prüfen und zu entschei-
den, ob in einem solchen Fall eine Rückstellung für drohende Verluste aus laufenden Verfahren in der gemeindli-
chen Bilanz angesetzt werden muss, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird.  
 
Von der Betrachtung von Steuersachverhalten aus der gemeindlichen Steuererhebung sind zudem die Sachver-
halte zu trennen, durch die für die Gemeinde eine Steuerpflicht gegenüber dem Staat entsteht. In diesen Fällen 
ist eine Rückstellungsbildung als zulässig anzusehen, z. B. für Steuerschuldverhältnisse der Gemeinde aus ihrem 
„Betrieb gewerblicher Art“. Ist eine solche Rückstellungsbildung durch die Gemeinde erforderlich, ist diese auf der 
Grundlage der Regelungen in Absatz 4 dieser Vorschrift vorzunehmen. 
 
 
6. Die Abzinsung von gemeindlichen Rückstellungen 
 
Die einzelnen Rückstellungen der Gemeinde sind nach dem Nominalwertprinzip zu bemessen bzw. zu bewerten 
und dürfen in Anlehnung an das Handelsrecht i.d.R. nicht abgezinst werden. Es soll gesichert werden, dass von 
der Gemeinde unter Beachtung des Realisationsprinzips ein entnahmefähiger Betrag (Erfüllungsbetrag) zurück-
gestellt wird. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass in der Mehrzahl der gemeindlichen Rückstellungen 
kein verdeckter Zins enthalten ist, z. B. bei Sachleistungsverpflichtungen, bei Verpflichtungen aus Bürgschaften 
oder Schadenersatzleistungen.  
 
Eine Abzinsung ist bei auch Rückstellungen für Altersteilzeit nicht zulässig, denn die Ansprüche einer Beamtin 
oder eines Beamten nach dem Altersteilzeitmodell stellen keine von der Gemeinde zu erbringenden abzinsbaren 
Versorgungsleistungen dar. Diese Sachlage wird auch dadurch deutlich, dass die Rückstellungen für Altersteilzeit 
unter den „Sonstigen Rückstellungen“ und nicht unter den „Pensionsrückstellungen“ in der gemeindlichen Bilanz 
anzusetzen sind. Auch längerfristige Umweltschutzverpflichtungen, z. B. Rückstellungen für die Rekultivierung 
von Deponien, sind nicht abzuzinsen.  
 
Diese sachlichen Vorgaben bedingen, dass bei den gemeindlichen Rückstellungen deshalb keine Trennung in 
Beträge für die Erfüllung der Leistungsverpflichtung und für die Kapitalnutzung vorzunehmen ist. Nur bei ihren 
Pensionsrückstellungen darf die Gemeinde nach Maßgabe des § 36 Absatz 1 GO NRW eine Abzinsung vorneh-
men, denn die gemeindlichen Versorgungsleistungen sind mit ihrem Barwert und nicht mit dem Nominalbetrag in 
der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Bei dessen Ermittlung ist der Berechnung ein Rechnungszins von fünf 
Prozent zugrunde zu legen.  
 
 
7. Auflösung und Herabsetzung der gemeindlichen Rückstellungen 
 
7.1 Die Auflösung von Rückstellungen 
 
7.1.1 Die Auflösung, weil der Grund entfallen ist 
 
Das Gebot in dieser Vorschrift ist im Einklang mit dem Handelsrecht bestimmt worden. Es verpflichtet die Ge-
meinde, angesetzte Rückstellungen aufzulösen, wenn der Grund hierfür ganz oder teilweise entfallen ist. In den 
Fällen, in denen absehbar ist, dass die Gemeinde nun doch nicht zu einer Leistung verpflichtet ist (fehlende Inan-
spruchnahme der Gemeinde), ist die in der gemeindlichen Bilanz angesetzte Rückstellung zum Abschlussstichtag 
ganz oder teilweise aufzulösen. Die Auflösung einer Rückstellung wegen eines nicht mehr vorhandenen Bedarfs 
führt zu einer Ergebniswirksamkeit und daher zu einer Erfassung als Ertrag in der Ergebnisrechnung.  
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Ein Wahlrecht für die Gemeinde, die Inanspruchnahme einer Rückstellung ergebniswirksam abzuwickeln, d.h. 
ertragswirksam aufzulösen und gleichzeitig Aufwendungen insgesamt in Höhe der erforderlichen Auszahlungen 
zu erfassen sowie entsprechend in ihrem Jahresabschluss nachzuweisen, besteht im Grundsatz nicht. Der Ge-
meinde ist eine gesonderte Erfassung ihrer Zahlungsströme im Rahmen der Finanzrechnung vorgegeben. Eine 
gleichzeitige ergebniswirksame Erfassung bedarf es daher nicht, denn die Zahlungsströme aus einer Inanspruch-
nahme einer Rückstellung sind auch unterjährig zu erfassen. Es bedarf daher keiner Überführung aus ergebnis-
wirksamen Daten, z. B. im Rahmen einer „kaufmännischen“ Aufwandsminderung (Saldierung).  
 
 
7.1.2 Die Auflösung aus Verzicht auf die Instandhaltung  
 
Das Gebot in dieser Vorschrift verpflichtet die Gemeinden, auch angesetzte Rückstellungen für unterlassene 
Instandhaltung aufzulösen, wenn die geplanten (konkret beabsichtigten) Maßnahmen nach dem Haushaltsplan 
nicht umgesetzt worden sind und die dafür gebildete Rückstellung nicht mehr benötigt wird. Die Gemeinde hat in 
diesen Fällen regelmäßig eine Wertberichtigung beim Ansatz der betreffenden Vermögensgegenstände in der 
gemeindlichen Bilanz vorzunehmen.  
 
Bei der Bildung der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung für bestimmte gemeindliche Vermögensge-
genstände ist nach dem Bruttoprinzip vorzugehen, sodass der Wertansatz dieser Vermögensgegenstände nicht 
verändert wurde. Bei der ertragswirksamen Auflösung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung muss 
daher wegen nicht durchgeführter Instandhaltungsmaßnahmen in entsprechender Höhe eine außerplanmäßige 
Abschreibung der betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstände vorgenommen werden. Diese haushalts-
wirtschaftlichen Maßnahmen sind in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen. 
 
 
7.1.3 Die Auflösung bei Dienstherrnwechsel 
 
In Ausnahmefällen kann es beim Wechsel einer Beamtin oder eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn 
jedoch geboten sein, sich sofort von der späteren Beteiligungsverpflichtung durch eine Ausgleichszahlung zu 
entlasten. Wenn in solchen Fällen die Erstattungsverpflichtung des abgebenden Dienstherrn gegenüber dem 
neuen Dienstherrn durch eine einmalige Leistung abgegolten worden ist, kann auf den Erhalt der vorgenomme-
nen Rückstellung für diese früheren Bediensteten verzichtet werden. Den Aufwendungen aus der Leistung an den 
neuen Dienstherrn steht der Ertrag aus der Auflösung der gebildeten Pensionsrückstellung gegenüber. Für die 
abgebende Gemeinde besteht keine Verpflichtung mehr gegenüber dem früheren Beschäftigten und damit ist der 
Grund für ihre Rückstellungsbildung entfallen.  
 
 
7.2 Die Herabsetzung von Rückstellungen 
 
7.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Das in dieser Vorschrift enthaltene Gebot verpflichtet die Gemeinde aber auch darauf zu achten, dass sie die 
Rückstellungen nur für die Zwecke in Anspruch nimmt, für die sie ursprünglich gebildet wurden. Dazu bietet z.B. 
die in den Haushaltsplan integrierte mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung eine Hilfestellung. Die Inanspruch-
nahme einer Rückstellung führt zu ihrer ergebnisneutralen Herabsetzung. Eine Herabsetzung von Rückstellungen 
erfolgt i.d.R. kann durch eine einmalige Inanspruchnahme, z. B. bei Durchführung einer Instandhaltung, für die 
eine Rückstellung gebildet wurde. Sie wird aber auch wegen laufender Leistungen vorgenommen, wenn die Ge-
meinde ab dem Eintritt ihrer Beamtin oder ihres Beamten in den Ruhestand ihre Verpflichtung zur Zahlung von 
laufenden Versorgungsleistungen erfüllt. Durch die Leistung von Zahlungen der Gemeinde ausgelöste Herabset-
zungen von Rückstellungen berühren nur die gemeindliche Finanzrechnung.  
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7.2.2 Die Herabsetzung durch eine einmalige Inanspruchnahme 
 
Mit der Umsetzung der von der Gemeinde vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahme, für die von der Gemeinde 
eine Rückstellung gebildet wurde, wird diese in Anspruch genommen. Dadurch ist der bilanzielle Ansatz der ge-
bildeten Rückstellung entsprechend zu verringern. Die von der Gemeinde aus der Umsetzung entstehenden 
Zahlungsverpflichtungen stellen in diesen Fällen keine gemeindlichen Aufwendungen dar, sodass die Ergebnis-
rechnung der Gemeinde nicht berührt wird. Die von der Gemeinde zu erbringenden Zahlungen (Leistungen) sind 
deshalb nur über die gemeindliche Finanzrechnung abzuwickeln.  
 
In diesem Zusammenhang ist in den Fällen, in denen die von der Gemeinde bilanzierte Rückstellung zu hoch 
bemessen worden ist, der nicht benötigte Anteil der gemeindlichen Rückstellung über die Ergebnisrechnung 
ertragswirksam aufzulösen. Ist dagegen aber die bilanzierte Rückstellung zu niedrig bemessen worden, stellt der 
fehlende, nicht zurückgestellte Anteil, z. B. an einer Instandhaltungsmaßnahme, für die von der Gemeinde zu 
erbringenden Leistungen weitere gemeindliche Aufwendungen dar, die von der Gemeinde in ihrer Ergebnisrech-
nung zu erfassen sind.  
 
 
7.2.3 Herabsetzung wegen laufender Leistungen  
 
7.2.3.1 Der Umfang der Herabsetzung 
 
Die Gemeinde muss ab dem Eintritt ihrer Beamtin oder ihres Beamten in den Ruhestand regelmäßig Versor-
gungsbezüge an diese Personen zahlen. Die in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Pensionsrückstellungen 
sind dann zu reduzieren, denn die Gemeinde erfüllt ihre Verpflichtung durch die Zahlung von laufenden Versor-
gungsleistungen. Der Umfang einer Herabsetzung der Rückstellung wird jedoch nicht ausschließlich durch die 
Höhe der geleisteten Zahlungen bestimmt, sondern ist unter Berücksichtigung der noch bestehenden gemeindli-
chen Verpflichtungen vorzunehmen. Die Ermittlung der Höhe ist daher unter Einbeziehung von versicherungsma-
thematischen und nicht ausschließlich nach buchhalterischen Methoden vorzunehmen.  
 
Die mögliche Herabsetzung der Pensionsrückstellungen entsteht dadurch, dass die Gemeinde durch die Zahlung 
von Versorgungsbezügen insbesondere auch zeitlich einen Teil ihrer Verpflichtungen gegenüber ihren Beamtin-
nen und Beamten erfüllt hat (Teilerfüllung). Zum Beispiel hätte die Gemeinde bei einer Verpflichtung gegenüber 
einer Person über einen Zeitraum von 30 Jahren am Eröffnungsbilanzstichtag dafür den Barwert als Rückstel-
lungsbetrag in ihrer Bilanz anzusetzen. Am folgenden Abschlussstichtag wäre dann für einen Zeitraum von 29 
Jahren der Barwert anzusetzen. Diese Sachlage kann zu einer Herabsetzung von Pensionsrückstellungen führen. 
Der Wertansatz der Pensionsrückstellungen in der Bilanz der Gemeinde ist daher dann herabzusetzen, wenn er 
am Abschlussstichtag höher ist, als es dem Barwert der noch in Zukunft zu leistenden Versorgungszahlungen zu 
diesem Stichtag entspricht.  
 
 
7.2.3.2 Die Trennung von Zuführungen und Herabsetzungen  
 
In der Praxis werden vielfach die Pensionsverpflichtungen der Gemeinde zu jedem Abschlussstichtag nur insge-
samt und nicht getrennt nach Beschäftigten und Versorgungsempfängern neu ermittelt. Das Ergebnis wird dem 
Bestand zum Abschlussstichtag des Vorjahres gegenübergestellt und der sich daraus ergebende Saldo ergeb-
niswirksam. Durch die Beschäftigten der Gemeinde werden im gleichen Haushaltsjahr jedoch regelmäßig weitere 
Ansprüche auf künftige Versorgungsleistungen erworben. Diese Sachlage führt dazu, dass neben der Herabset-
zung von Pensionsrückstellungen aufgrund der zu zahlenden Versorgungsleistungen gleichzeitig aus dem Erwerb 
von Ansprüchen weitere Zuführungen zur Pensionsrückstellung erforderlich werden.  
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Bei einer solchen Vorgehensweise muss von der Gemeinde gewährleistet werden, dass die erworbenen Ansprü-
che der Beschäftigten periodengerecht dem Haushaltsjahr als Aufwendungen zugerechnet werden können. Au-
ßerdem ist haushaltsmäßig eine Differenzierung nach Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen 
unter Beachtung des Bruttoprinzips vorzunehmen (vgl. § 3 i.V.m. § 11 Absatz 2 GemHVO NRW). Eine Erfassung 
des Saldos aus dem Gesamtbestand der Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger und die Be-
schäftigten durch einen Vergleich des Wertansatzes für Pensionsrückstellungen an zwei aufeinanderfolgenden 
Abschlussstichtagen in der Ergebnisrechnung genügt dabei nicht den haushaltsrechtlichen Anforderungen.  
 
 
7.3 Ergebniswirksamkeit bei Veränderungen der Verpflichtungen 
 
7.3.1 Herabsetzung von Pensionsrückstellungen und Aufwendungen 
 
Von der Gemeinde muss zu jedem Abschlussstichtag geprüft werden, ob eine Herabsetzung von Pensionsrück-
stellungen erfolgen kann. Der Saldo aus dem dazu notwendigen Vergleich der Barwerte der Pensionsrückstellun-
gen zum Abschlussstichtag mit denen des vorherigen Abschlussstichtages zeigt dabei auf, ob eine Herabsetzung 
der Pensionsrückstellungen oder eine Zuführung zu Pensionsrückstellungen vorzunehmen ist. Die Bewertung von 
Pensionsrückstellungen ist darauf angelegt, die Aufwendungen der Gemeinde über die Totalperiode zu verteilen.  
 
Die Bewertung der Pensionsrückstellungen zum Barwert statt eines Ansatzes zum Nominalwert bringt es daher 
mit sich, dass i.d.R. trotz einer Veränderung des Ansatzes der Pensionsrückstellungen die in einem Haushaltsjahr 
zu zahlenden Versorgungsbezüge die mögliche Herabsetzung des Wertansatzes für Pensionsrückstellungen 
übersteigen. In den Fällen, in denen in einem Haushaltsjahr die Versorgungsauszahlungen der Gemeinde die 
Herabsetzung des Wertansatzes für Pensionsrückstellungen übersteigen, stellen die Versorgungsauszahlungen 
insoweit gemeindliche Aufwendungen dar, die in der Ergebnisrechnung des betreffenden Haushaltsjahres von der 
Gemeinde zu erfassen sind.  
 
 
7.3.2 Der Verzicht auf Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben 
 
Aus nicht beanspruchtem Urlaub der Beschäftigten im abgelaufenen Haushaltsjahr sowie aus bestehenden Ar-
beitszeitguthaben der Beschäftigten entstehen für die Gemeinde am Abschlussstichtag entsprechende Verpflich-
tungen gegenüber ihren Beschäftigten. Deshalb müssen von der Gemeinde dafür Rückstellungen gebildet wer-
den, wenn für die am Abschlussstichtag ermittelten o.a. Ansprüche der Beschäftigten eine Abgeltung durch Ur-
laub oder eine Barabgeltung vorgesehen bzw. nicht ausgeschlossen worden ist.  
 
In den Fällen, in denen die Ansprüche der gemeindlichen Beschäftigten auf Urlaub und Arbeitszeitguthaben aus 
dem vergangenen Haushaltsjahr im Folgejahr durch die Gewährung von Urlaub oder Freizeit und nicht durch eine 
Abgeltung in Geld erfolgt, ist eine ergebniswirksame Herabsetzung der für Urlaubsansprüche und Arbeitszeitgut-
haben gebildeten Rückstellungen vorzunehmen. Der Umfang einer solchen Herabsetzung gebildeter Rückstel-
lungen ist in der Ergebnisrechnung der Gemeinde zu erfassen.  
 
 
7.4 Der Passivtausch zwischen Rückstellungen und Verbindlichkeiten 
 
Eine Rückstellung ist auch aufzulösen, wenn z. B. aus einer ungewissen Verbindlichkeit, die der Grund für die 
Rückstellungsbildung war, eine gewisse Verbindlichkeit geworden ist. Bei übereinstimmenden Beträgen erfolgt 
dann ein Passivtausch zwischen den Rückstellungen und den Verbindlichkeiten. Nur wenn bei einem solchen 
Passivtausch noch ein Teilbetrag bei der Rückstellung bestehen bleibt und kein Grund mehr für dessen Ansatz in 
der gemeindlichen Bilanz besteht, ist dieser Betrag ertragswirksam durch Erfassung in der Ergebnisrechnung 
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aufzulösen. Diese Sachlage erfordert, die in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Rückstellungen an jedem 
Abschlusstag zu überprüfen und ggf. anzupassen.  
 
Die Grenzen der gemeindlichen Rückstellungsbildung werden auch dadurch bestimmt, dass Rückstellungen 
aufzulösen sind, wenn der Grund dafür entfallen ist (vgl. § 36 Absatz 6 Satz 2 GemHVO NRW). Wenn bei der 
Aufstellung der gemeindlichen Bilanz z. B. nicht mehr mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist, weil sich die 
Verhältnisse geändert haben oder neue Erkenntnisse über den Sachverhalt vorliegen, die zu einer veränderten 
Beurteilung führen, sind die entsprechenden Rückstellungen ganz oder teilweise aufzulösen.  
 
In den Fällen, in denen von der Gemeinde die einzelnen Rückstellungen richtig bemessen werden, sind diese 
beim Eintritt der zu erbringenden Zahlungsleistungen ganz oder teilweise herabzusetzen und werden nicht er-
gebniswirksam. Soweit jedoch die bilanzierte Rückstellung zu hoch bemessen wurde, entfällt in Höhe des nicht 
benötigten Teiles der Grund der Rückstellungsbildung, sodass dieser Teil als Ertrag in der gemeindlichen Ergeb-
nisrechnung zu erfassen ist. Andererseits stellt in den Fällen, in denen die Rückstellung zu niedrig bemessen 
worden ist, der fehlende Teil für die Gemeinde neue Aufwendungen dar, die dann in der Ergebnisrechnung zu 
erfassen sind.  
 
Von der Gemeinde gebildete Rückstellungen sind grundsätzlich herabzusetzen, wenn diese wegen laufender 
Leistungen, z. B. Renten, in Anspruch genommen werden. Bei Gemeinden sind gebildete Pensionsrückstellungen 
herab zu setzen, wenn ab dem Eintritt einer Beamtin oder eines Beamten in den Ruhestand diesen Versorgungs-
bezüge gezahlt werden. Dadurch erfüllt die Gemeinde ihre Verpflichtungen aus der Vergangenheit, die zur Bil-
dung von Rückstellungen geführt haben. Die Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtungen reduziert nicht immer 
im gleichen Umfang den Wertansatz der Pensionsrückstellungen in der gemeindlichen Bilanz.  
 
Eine Veränderung eines Wertansatzes ist nur dann vorzunehmen, wenn der Wertansatz höher ist als es dem 
Barwert der noch in Zukunft zu leistenden Versorgungszahlungen entspricht. Ob dieser Sachverhalt örtlich gege-
ben ist, muss von der Gemeinde zu jedem Abschlussstichtag geprüft werden. Soweit die Versorgungsauszahlun-
gen die mögliche Herabsetzung des Wertansatzes für Pensionsrückstellungen übersteigen, stellen sie Aufwen-
dungen dar, die in der Ergebnisrechnung des betreffenden Haushaltsjahres zu erfassen sind. 
 
 
8. Der Rückstellungsspiegel  
 
Es ist für die Gemeinde sinnvoll, sich im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses einen detaillierten Über-
blick über den Stand und die Veränderungen der Rückstellungen zum Abschlussstichtag zu verschaffen. Als 
Grundgliederung des gemeindlichen Rückstellungsspiegels bietet sich die Bilanzgliederung nach § 41 Absatz 4 
Nummer 3 GemHVO NRW an, die im Teil A um die Veränderungen im Haushaltsjahr und in Teil B um eine zeitli-
che Komponente nach Laufzeiten erweitert wird. Im Teil A werden daher der Gesamtbetrag am Ende des Vorjah-
res, die Veränderungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und der Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjah-
res in Bezug auf die einzelnen Arten von Rückstellungen aufgezeigt. Darüber hinaus werden im Teil B die einzel-
nen Arten von Rückstellungen, gegliedert nach Fristigkeiten, aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
 

 
Der Rückstellungsspiegel Teil A 

 
 
 
 

Arten der 
Rückstellungen 

 
Gesamt- 
betrag 

am 31.12 
des 
Vor- 

jahres 
 

EUR 

 
 

Veränderungen  
im Haushaltsjahr 

  

 
Gesamt- 
betrag 

am 31.12 
des 

Haus- 
jahres 

 
EUR 

Zufüh- 
rungen 

 
EUR 

Laufende 
Auflösung 

 
EUR 

Grund 
entfallen 

 
EUR 
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(Gliederung 

mindestens wie  
in der Bilanz 

nach 
§ 41 Absatz 4  

Nummer 3 
GemHVO NRW) 

 

     

 
Der Rückstellungsspiegel Teil B 

 
 
 
 

Arten der 
Rückstellungen 

 
Gesamt- 
betrag 

am 31.12 
des Haus- 

halts- 
jahres 

 
EUR 

 
 
 

mit einer Restlaufzeit von 
  

 
Gesamt- 
betrag 

am 31.12 
des 
Vor- 

jahres 
 

EUR 

bis zu 1 
Jahr 

 
EUR 

1 bis 5 
Jahre 

 
EUR 

mehr als  
5 Jahre 

 
EUR 

 
(Gliederung 

mindestens wie  
in der Bilanz 

nach § 41 Absatz 4 
Nummer 3 

GemHVO NRW) 
 

     

 
 

Abbildung 105 „Der Rückstellungsspiegel“ 
 
Ein solcher Rückstellungsspiegel macht die einzelnen Wertansätze in der gemeindlichen Bilanz transparent und 
nachvollziehbar. Er trägt erheblich zur Übersichtlichkeit der in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Rückstellun-
gen bei. Die Gemeinde kann dazu auch weitere Zusatzinformationen geben, die aus örtlichen Gegebenheiten 
heraus sachgerecht sind. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 89 GO NRW 
 

GEMEINDEORDNUNG 658 

§ 89 
Liquidität 

 
(1) Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.  
 
(2) 1Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu 
dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Ver-
fügung stehen. 2Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Erlass der neuen Haushaltssat-
zung. 
 
 
Erläuterungen zu § 89: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde 
 
Die Gemeinde hat unter Beachtung der Grundsatzes der Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung 
ihre gesamte Haushaltswirtschaft zukunftsbezogen auszurichten und dabei den besonderen Haushaltsgrundsatz 
„Sicherstellung der Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen“ zu beachten (vgl. § 75 Absatz 1 
und 6 GO NRW). Das Gebot für die Gemeinde, ihre künftige Liquidität sicherstellen, beinhaltet deshalb die Auf-
gabe für die Gemeinde, sich ihre finanziellen Handlungsmöglichkeiten zu erhalten. Der Begriff „Liquidität“ umfasst 
dabei die Fähigkeit der Gemeinde, ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukom-
men. In diesem Sinne ist eine gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde sachgerecht und erforderlich, weil eine 
Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde nur durch eine angemessene Liquiditätsplanung erreicht 
werden kann (vgl. § 30 Absatz 6 GemHVO NRW).  
 
Zur Ausgestaltung der o.a. Haushaltsgrundsätze gehört daher auch die weitere gesetzliche Grundlage, dass die 
Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen bedarfsgerecht die notwendigen Kredite zur Liquiditäts-
sicherung unter Einhaltung des in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages aufnehmen kann, um 
ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 3 GO NRW). Die Regelungen über die 
Aufnahme von Krediten für Investitionen bleiben dabei von der Vorschrift über die gemeindliche Liquidität als 
Verstärkung und Erhaltung der Zahlungsfähigkeit unberührt (vgl. § 86 GO NRW). Für die Ausnahme von Krediten 
zur Liquiditätssicherung besteht zudem eine zeitliche Begrenzung für die Inanspruchnahme der in der gemeindli-
chen Haushaltssatzung enthaltenen Ermächtigung.  
 
Im Zusammenhang mit der gemeindlichen Liquiditätsplanung wird vielfach auch der Ausweis einer „Liquiditätsre-
serve“ in der Finanzrechnung gewünscht, um aufzuzeigen, dass die Gemeinde ihren Bestand an liquiden Mitteln 
durch Umwandlung von Finanzanlagen oder mithilfe vergleichbarer Maßnahmen kurzfristig erhöhen kann. Diese 
Art der Bewirtschaftung und Planung von Liquidität muss als interne Maßnahme der Gemeinde bewertet werden 
und ist daher für die Gemeinde nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften nicht pflichtig vorgesehen, denn sie 
führt i.d.R. nicht zu kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, die in der Finanzrechnung der Gemeinde 
nachzuweisen sind.  
 
Die Gemeinde kann jedoch intern und in eigener Verantwortung einen Finanzmittelfonds im Rahmen ihrer Liquidi-
tätsplanung führen, um jederzeit einen Gesamtüberblick über ihren Bestand an Zahlungsmitteln zu erhalten, z. B. 
Barmittel und täglich fällige Sichteinlagen. Sie kann auch Zahlungsmitteläquivalente bewirtschaften, die kurzfristi-
ge, äußerst liquide Finanzmittel darstellen, die jederzeit umgewandelt werden können und nur unwesentlichen 
Wertschwankungen unterliegen. Ein gesonderter Ausweis der Liquiditätsreserve ist weder in der Finanzrechnung 
noch in der Bilanz der Gemeinde vorgesehen. 
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2. Einzahlungen und Auszahlungen als Rechengrößen 
 
2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Finanzrechnung der Gemeinde soll Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde geben und 
dabei auch die Finanzierungsquellen sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes der Gemeinde (Liqui-
de Mittel) aufzeigen. Dadurch stellt die Finanzrechnung eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung der 
Gemeinde dar, bei der die Zahlungsströme ausschlaggebend sind. Aufgrund dessen kommen bei der gemeindli-
chen Finanzrechnung die Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ als zutreffender Buchungsstoff zur 
Anwendung.  
 
Die gemeindlichen Einzahlungen und Auszahlung sind zudem unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips 
in der Finanzrechnung der Gemeinde zu erfassen. Dieses Prinzip ist, vergleichbar mit der Entwicklung der Kas-
senkredite zu Krediten für die Liquiditätssicherung, zum Liquiditätsänderungsprinzip weiterentwickelt worden. 
Deshalb dürfen unter den Haushaltspositionen im Finanzplan nur Beträge in Höhe der im Haushaltsjahr voraus-
sichtlich eingehenden oder zu leistenden Zahlungen ausgewiesen werden, die eine Änderung der Liquidität der 
Gemeinde bewirken.  
 
 
2.2 Die Rechengröße „Einzahlungen“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Einzahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelzufluss bei der Ge-
meinde im Haushaltsjahr erfasst, der zu einer Erhöhung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch den 
Zugang liquider Mittel, die in Form von Bargeld oder Buchgeld der Gemeinde zufließen, führt. Nicht als Einzah-
lung gilt die Erhöhung des Kassenbestandes der Gemeinde durch eine Barabhebung von einem Bankkonto der 
Gemeinde, weil dadurch der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde insgesamt nicht verändert wird. Die Begriffs-
paare „Einzahlungen“ und „Einnahmen“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt unterschieden werden: 
 

 
Die Rechengröße „Einzahlungen“ 

 
 

Einzahlung 
 

 

 
Einzahlung, die nicht gleichzeitig 

eine Einnahme ist 
 

 
Einzahlung, die gleichzeitig 

eine Einnahme ist 

 

  
Einnahme, die gleichzeitig 

eine Einzahlung ist 
 

 
Einnahme, die nicht gleichzeitig 

eine Einzahlung ist 

  
Einnahme 

 
Abbildung 106 „Die Rechengröße Einzahlungen“ 

 
Es liegen beim Einsatz der Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Einnahme“ im gemeindlichen Rechnungswesen 
dann nicht einnahmewirksame Einzahlungen vor, wenn es in gleicher Höhe zu einer zu einer Abnahme der ge-
meindlichen Forderungen oder zu einer Erhöhung der gemeindlichen Verbindlichkeiten kommt. 
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2.3 Die Rechengröße „Auszahlungen“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Auszahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelabfluss bei der Ge-
meinde im Haushaltsjahr erfasst, der zu einer Verminderung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch 
den Abgang liquider Mittel führt. Die Abgabe von Finanzmitteln durch die Gemeinde kann in Form von Bargeld 
oder Buchgeld erfolgen. Die Begriffspaare „Aufwendungen“ und „Ausgaben“ können im gemeindlichen Bereich 
wie folgt unterschieden werden: 
 

 
Die Rechengröße „Auszahlungen“ 

 
 

Auszahlung 
 

 

 
Auszahlung, die nicht gleichzeitig 

ausgabewirksam ist 

 
Auszahlung, die gleichzeitig 

ausgabewirksam ist 
 

 

  
Ausgabe, die gleichzeitig 
auszahlungswirksam ist 

 

 
Ausgabe, die nicht gleichzeitig 

auszahlungswirksam ist 

  
Ausgabe 

 
Abbildung 107 „Die Rechengröße Auszahlungen“ 

 
In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass beim Einsatz der Rechengrößen „Auszahlungen“ und „Ausgabe“ 
auch dann keine ausgabewirksamen Auszahlungen vorliegen, wenn es in gleicher Höhe zu einer zu einer Minde-
rung der gemeindlichen Verbindlichkeiten oder zu einer Zunahme der gemeindlichen Forderungen kommt. Auch 
eine Verminderung des Kassenbestandes der Gemeinde durch eine Bareinzahlung auf ein Bankkonto der Ge-
meinde gilt nicht als gemeindliche Auszahlung, weil durch diesen Vorgang der Zahlungsmittelbestand der Ge-
meinde insgesamt nicht verändert wird. 
 
 
3. Der Nachweis der Kredite zur Liquiditätssicherung  
 
3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung führt zur Erhöhung der Zahlungsmittel der Gemeinde. Diese 
Kredite sind daher mit ihrem Stand zum Abschlussstichtag (Rückzahlungsbetrag) in der Finanzrechnung geson-
dert auszuweisen. Weil diese Kredite wegen der mangelnden unterjährigen Zahlungsfähigkeit der Gemeinde 
bedarfsgerecht und tagesgenau aufgenommen werden, steht deren Rückzahlungsbetrag nur zum Stichtag des 
Jahresabschlusses genau fest. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung stellt daher eine örtliche 
Schätzgröße aus den Erfahrungswerten der Gemeinde dar. Daher bedarf es bei jedem Jahresabschluss eines 
Nachweises der Kredite zur Liquiditätssicherung in der gemeindlichen Finanzrechnung. Einer vorherigen Veran-
schlagung der Kredite zur Liquiditätssicherung im gemeindlichen Finanzplan bedarf es dagegen nicht (vgl. § 3 
GemHVO NRW).  
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3.2 Der Nachweis in der Finanzrechnung 
 
Der gemeindlichen Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Finanzlage der Gemeinde, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Sie ist im NKF 
die dritte Säule und ein Element, das mit der im kaufmännischen Rechnungswesen bekannten „Kapitalflussrech-
nung“ verwandt ist. Die Finanzrechnung kann auch als eine auf die gemeindlichen Belange abgewandelte Form 
der in der privaten Wirtschaft gebräuchlichen Kapitalflussrechnung betrachtet werden. Die Finanzrechnung soll 
aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde liefern. Sie bietet eine zeit-
raumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen), mit einer Darstellung der Finan-
zierungsquellen (Mittelherkunfts- und -verwendungsrechnung) und der Veränderung des Zahlungsmittelbestan-
des und beinhaltet über die Planungsvariante „Finanzplan“ die Ermächtigung für die investiven Einzahlungen und 
Auszahlungen.  
 
Unter Beachtung des Bruttoprinzips sind in der gemeindlichen Finanzrechnung für sämtliche Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten, jeweils Jahressummen auszuweisen, um die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen 
im Haushaltsjahr nach Arten aufzuzeigen (vgl. § 11 und 39 GemHVO NRW). Hierbei ist die erfolgte Änderung des 
Bestandes an Finanzmitteln insgesamt nachzuweisen sowie der Bestand an liquiden Mitteln festzustellen und in 
die Bilanz überzuleiten. Dazu sind der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Saldo aus der Investiti-
onstätigkeit zuermitteln und daraus der Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag. Durch die Einbezie-
hung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit, der aus den Zahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung von 
Krediten für Investitionen sowie auch aus Krediten zur Liquiditätssicherung entsteht, lässt sich die Änderung des 
Bestandes an eigenen Finanzmitteln ermitteln und in der Finanzrechnung ausweisen. Der Endbestand an Fi-
nanzmitteln ist als vorhandene liquide Mittel der Gemeinde in dem dafür vorgesehenen Bilanzposten der 
Schlussbilanz des Haushaltsjahres anzusetzen. 
 
 
3.3 Der Nachweis in der Bilanz  
 
Die Bilanz der Gemeinde ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzie-
rungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung und ein we-
sentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungswesens im NKF. Auf der Passivseite der Bilanz werden die 
Verbindlichkeiten der Gemeinde und ihr Eigenkapital gezeigt (Passivierung). Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. 
die Finanzierung des Vermögens offengelegt und dokumentiert. Die durch die Aufnahme von Krediten zur Liquidi-
tätssicherung entstehenden Rückzahlungsverpflichtungen führen dazu, dass auch diese Fremdmittel zu den 
Schulden der Gemeinde zählen.  
 
Wegen ihrer Bedeutung als vorübergehende Unterstützung zur Leistung der gemeindlichen Auszahlungen sind 
die am Schluss des Haushaltsjahres noch nicht zurückgezahlten Kredite zur Liquiditätssicherung als Verbindlich-
keiten in einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen. Damit wird ein besserer Überblick über den Stand der 
Fremdfinanzierung der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr erreicht. Die Zuordnung der gemeindlichen 
Kredite zur Liquiditätssicherung zum zutreffenden Bilanzposten ist nur nach deren zweckbezogener Verwendung 
und nicht nach der Laufzeit der Kredite vorzunehmen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.3 GemHVO NRW). Die kurz-
fristigen Kredite für Investitionen der Gemeinde sind deshalb unter dem Bilanzposten "Verbindlichkeiten aus Kre-
diten für Investitionen" anzusetzen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.2 GemHVO NRW).      
 
 
3.4 Liquiditätskredite und Ergebnisplan 
 
Die Aufnahme und die Rückzahlung von gemeindlichen Krediten zur Liquiditätssicherung sind nicht Gegenstand 
der Veranschlagung im jährlichen Ergebnisplan der Gemeinde. Die dadurch entstehenden Einzahlungen und 
Auszahlungen stellen haushaltsmäßig keine gemeindlichen Erträge und Aufwendungen dar, die wirtschaftlich den 
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Haushaltsjahren zuzurechnen wären, in denen sie entstehen (vgl. § 11 GemHVO NRW) Sie werden deshalb nur 
in der gemeindlichen Finanzrechnung erfasst. Die Kreditkosten einschließlich der Zinsen stellen dagegen Auf-
wendungen für die Gemeinde dar. Sie muss diese Aufwendungen in ihrer Haushaltsplanung berücksichtigen und 
im Ergebnisplan im Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagen (vgl. § 2 GemHVO NRW).  
 
 
4. Die Schriftform bei der Abgabe von Erklärungen 
 
Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung durch schuldrechtliche Verträge stellen gemeindliche Ver-
pflichtungserklärungen dar und bedürfen daher der Schriftform (vgl. § 64 Absatz 1 GO NRW). Mit dieser gesetzli-
chen Vorgabe wird der Zweck verfolgt, die Gemeinde vor übereilten Erklärungen zu schützen. Sie soll sich Klar-
heit über den Inhalt einer neuen Verpflichtung verschaffen und die interne Entscheidungszuständigkeit klären. Die 
gemeindlichen Erklärungen, durch welche die Gemeinde verpflichtet werden soll, sind zudem i.d.R. vom Bürger-
meister oder dem allgemeinen Vertreter und einem vertretungsberechtigten Bediensteten zu unterzeichnen, so-
weit es sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt. Dabei ist zu beachten, dass Erklärungen 
der Gemeinde, die nicht den Formvorschriften der Gemeindeordnung entsprechen, nicht die Gemeinde binden. 
 
 
5. Der Haushaltsgrundsatz "Wirtschaftlichkeit" 
 
Zur Ausgestaltung der Ausführung des gemeindlichen Haushalts gehört auch die Möglichkeit der Gemeinde zur 
rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen bedarfsgerecht die notwendigen Kredite zur Liquiditätssicherung auf-
nehmen zu können, um ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken. Diese Kredite fallen nicht unter die be-
sondere haushaltsrechtliche Regelung, dass die Gemeinde Kredite nur aufnehmen darf, wenn eine andere Fi-
nanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (vgl. § 77 Absatz 3 GO NRW). Die Grundsät-
ze der gemeindlichen Finanzmittelbeschaffung sind auf die Finanzierung des gemeindlichen Haushalts und nicht 
auf die Verstärkung der liquiden Mittel der Gemeinde zur Leistung von Auszahlungen ausgerichtet. 
 
Die haushaltsrechtliche Einschränkung führt gleichwohl nicht dazu, dass von der Gemeinde die Kredite zur Liqui-
ditätssicherung ohne Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsaspekten aufgenommen werden können. Nach dem 
Haushaltsgrundsatz „Wirtschaftlichkeit“ hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft insgesamt wirtschaftlich zu 
führen (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Dieser Haushaltsgrundsatz erstreckt auf das gesamte haushaltswirt-
schaftliche Handeln der Gemeinde und ist hinsichtlich seiner Anwendung nicht eingeschränkt worden. Er endet 
daher in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung nicht bei der Buchführung, sondern umfasst dort auch die ge-
meindliche Zahlungsabwicklung (vgl. § 93 Absatz 1 GO NRW).  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Sicherstellung der gemeindlichen Liquiditätsplanung):  
 
1.1 Die gemeindliche Liquiditätsplanung 
 
1.1.1 Die Pflicht zur Liquiditätsplanung 
 
Der Haushaltsgrundsatz in § 75 Absatz 6 GO NRW, der die Gemeinde verpflichtet, ihre Liquidität einschließlich 
der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen, wird durch die Regelung des Absatzes 1 dieser Vorschrift 
näher bestimmt. In diesem Zusammenhang wird unter dem Begriff „Liquidität“ die Fähigkeit der Gemeinde ver-
standen, ihren Zahlungsverpflichtungen vollständig nachzukommen. Diese haushaltsmäßige Sachlage erfordert, 
die Gemeinde zu einer örtlichen Liquiditätsplanung zu verpflichten, anhand derer über die Maßnahmen zur Si-
cherstellung der erforderlichen Zahlungen der Gemeinde bestimmt werden sollen.  
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Der Gemeinde bleibt es dabei eigenverantwortlich überlassen, wie konkret und in welchem Umfang sie durch die 
(angemessene) Liquiditätsplanung ihre Zahlungsfähigkeit sicherstellt. Aus dem Gebot zur gemeindlichen Liquidi-
tätsplanung entsteht aber auch das Erfordernis für die Gemeinde, interne Informationspflichten zu verankern, 
damit die für die Liquiditätsplanung zuständige Stelle auch aus den Fachbereichen der gemeindlichen Verwaltung 
die notwendigen Informationen erhält, um den Liquiditätsbedarf der Gemeinde möglichst zutreffend abschätzen 
zu können. Bei den gemeindlichen Zahlungsströmen, die nach der Mittelherkunft und der Mittelverwendung unter-
teilt werden können, gilt zudem das „Kassenwirksamkeitsprinzip“, das auch als „Liquiditätsänderungsprinzip“ 
bezeichnet werden kann.  
 
 
1.1.2 Die tagesgenaue Betrachtung 
 
Das Gebot einer Liquiditätsplanung verpflichtet aber die Gemeinde, sich täglich Kenntnisse über Zahlungsmittel-
zuflüsse und die Zahlungsmittelabflüsse sowie über Sicherheiten, Risiken und die Rentabilität von Anlagemög-
lichkeiten zu verschaffen (sog. Cash-Management). So bedarf es im Falle der Unterdeckung einer Finanzmittel-
beschaffung und im Falle einer Überdeckung einer ggf. auch kurzfristigen Geldanlage. Die Gemeinde hat sowohl 
bei einer Finanzmittelbeschaffung als auch bei einer Geldanlage die einschlägigen haushaltsrechtlichen Vor-
schriften zu beachten. 
 
Zur tagesgenauen Betrachtung der gemeindlichen Liquidität gehört u.a. die Verpflichtung der Gemeinde, am 
Schluss eines jeden Buchungstages oder vor Beginn des folgenden Buchungstages ihre Finanzmittelkonten mit 
den Bankkonten abzugleichen (vgl. § 30 Absatz 4 Satz 1 GemHVO NRW). Die notwendige tägliche Abstimmung 
betrifft dabei den Abgleich der buchmäßigen Bestände der Finanzmittelkonten (Bestandskonten) auf der einen 
Seite mit den Kontoständen lt. Bankauszügen sowie den vorhandenen gemeindlichen Zahlungsmitteln auf der 
anderen Seite. Hierzu gehört, nach Abschluss der zahlungswirksamen Buchungsarbeiten die vorhandenen Buch- 
und Ist-Bestände in geeigneter Weise zu protokollieren und in die örtliche Liquiditätsplanung einzubeziehen. 
 
 
1.1.3 Die zukunftsbezogene Betrachtung 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Liquiditätsplanung gilt es auch, einen möglichst genauen Aufschluss über die 
künftige Liquiditätsentwicklung der Gemeinde zu erhalten. Es besteht daher ein Bedarf, eine den örtlichen Ver-
hältnissen angepasste Finanzierungsstruktur zu erhalten und ausreichende Finanzmittel zu den Fälligkeitstermin 
verfügbar zu haben. Dieses Ansinnen erfordert, die gemeindliche Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital zu 
betrachten und eine unausgewogene Finanzierungsstruktur zu vermeiden. In diese Betrachtung sind deshalb 
insbesondere die Finanzbeziehungen zu den Kreditgebern zu betrachten, die mit ihrer Kreditvergabe andere 
Interessen als die Gemeinde verfolgen. Ebenso ist die zeitliche Gestaltung der Kapitalbindung sowie der Kapital-
beschaffung und der Tilgung von Darlehen nicht zu vernachlässigen, um die Zahlungsfähigkeit zu erhalten und 
Risiken möglichst auszuschließen.  
 
Im Rahmen der zukunftsbezogenen Betrachtung sollte auch die Zielsetzung bestehen, den Saldo aus den Ein-
zahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit der Gemeinde so groß werden zu lassen, 
dass daraus die von der Gemeinde zu leistende ordentliche Tilgung erbracht werden kann, auch wenn dieses Ziel 
nicht ausdrücklich in der Vorschriften über die gemeindliche Finanzierungstätigkeit und die Finanzmittelbeschaf-
fung verankert worden ist (vgl. z.B. § 77 GO NRW). Bei absehbaren Differenzen zwischen den bei der Gemeinde 
voraussichtlich im Haushaltsjahr eingehenden Zahlungen und den von der Gemeinde voraussichtlich im gleichen 
Jahr zu leistenden Zahlungen sind die Ursachen zu analysieren und sachgerechte Ausgleichs- und Anpassungs-
maßnahmen einzuleiten.  
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Die Umsetzung des Gebotes zur angemessenen Liquiditätsplanung nach dieser Vorschrift soll eine tatsächliche 
und örtlich sorgfältige Planung bewirken, in der auch die Vorschriften über die Grundsätze über die Finanzmittel-
beschaffung (vgl. § 77 GO NRW), die Regelungen über die Ergebnis- und Finanzplanung (vgl. § 84 GO NRW) 
sowie über die Voraussetzungen über die Aufnahme von Krediten für Investitionen (vgl. § 86 GO NRW) sowie 
von Krediten zur Liquiditätssicherung (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW) zu beachten sind. Nicht zu vernachlässigen 
sind in diesem Zusammenhang die Vorschriften über die Einziehung von Ansprüchen der Gemeinde und über 
den Verzicht von Ansprüchen (vgl. § 23 Absatz 3 und § 26 GemHVO NRW), die im Rahmen der Liquiditätspla-
nung der Gemeinde ebenfalls relevant sind.  
 
 
1.1.4 Die Zeiträume der Liquiditätsplanung 
 
Die gemeindliche Liquiditätsplanung muss daher entsprechend den von der Gemeinde gesetzten spezifischen 
Zielsetzungen und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ausgestaltet werden. Einige mögliche 
Planungszeiträume werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Zeiträume der Liquiditätsplanung  

 

Jahr … Jahr … Jahr … 
 
Langfristige Planung  ► 

 

Haushaltsjahr … Planungsjahr … Planungsjahr … 
 
Mittelfristige (fünfjährige) Planung  ► 
 

Haushaltsjahr … 
 
Haushaltsjahrbezogene Planung  ► 
 

1.  Quartal 2.  Quartal … 
 
Quartalsbezogene Planung  ► 
 

Februar … Juni 
 
Monatsbezogene Planung  ► 
 

… Mi. Do. … 
  
Tagesgenaue Planung     ► 
 

Abbildung 108 „Die Zeiträume der Liquiditätsplanung“ 
 
Der Grundsatz der Vollständigkeit sollte im Rahmen der gemeindlichen Liquiditätsplanung eine ausreichende 
Beachtung finden, denn je weniger Zahlungsströme von der Gemeinde in die von ihr vorgesehene Planungszeit 
einbezogen werden, desto ungenauer sind die Aussagen zur Liquiditätsentwicklung der Gemeinde. Auch der 
Grundsatz der Zeitpunktgenauigkeit ist für die Gemeinde von Bedeutung, denn die Länge des zu betrachtenden 
Zeitraumes sollte von ihr so gewählt werden, dass der Eintrittszeitpunkt der erwarteten Zahlungsströme hinrei-
chend genau geschätzt werden kann. Je länger der zu betrachtende Zeitraum, desto ungenauer die Schätzung.  
 
 
1.2 Die Risikobeurteilung 
 
Zur gemeindlichen Liquiditätsplanung gehört aber auch die Einschätzung des Risikos, dass der Gemeinde keine 
kurzfristigen Liquiditätskredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen mehr gewährt werden. Dieser mögli-
che Sachverhalt darf jedoch nicht negativ belegt werden. Er muss vielmehr als Chance für einen Neuanfang der 
Entschuldung verstanden werden, bei dem auch neue Instrumente zur Schuldenbegrenzung zum Einsatz kom-
men müssen. Es muss zudem schnellstmöglich ein Sanierungsweg beschritten bzw. eingeschlagen werden. Für 
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die Beurteilung einer ausreichenden Liquidität bietet sich die Einrichtung eines gemeindlichen Liquiditätsrisi-
komessverfahrens und Liquiditätssteuerungsverfahren durch die Gemeinde an. 
 
Das Verfahren muss unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse der Gemeinde der Art und Komplexität der 
gemeindlichen Geschäftsvorfälle eine adäquate laufende Ermittlung und Überwachung des Liquiditätsrisikos und 
der Liquiditätslage gewährleisten sowie Risiken und Chancen möglichst im Voraus erkennen. Daher basiert ein 
mögliches gemeindliches Liquiditätssteuerungsverfahren auf der Beurteilung von tagesaktuellen Zahlungsströ-
men und nicht auf der Vornahme von Bewertungen. Die wichtigsten Inhalte dieser Verfahren nachfolgend bei-
spielhaft aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
 

 
Liquiditätsrisikomessverfahren und -steuerungsverfahren 

 
 

BESTANDTEILE 
 

INHALTE 

Konzeption 

 
Im Rahmen der Konzeption ist das örtliche Liquiditätsrisiko zu 
definieren, das z. B. wegen einer möglichen Zahlungsunfähigkeit 
bestehen kann, aber auch Risiken der Refinanzierung unter Be-
rücksichtigung der zeitlichen Komponente beinhaltet. Daraus sind 
Strategien für ein Liquiditätsrisikomanagement zu entwickeln. 
 

Beteiligungen 
 

 
In den Rahmen der örtlichen Verwaltungsorganisation ist das Liqui-
ditätsrisikomanagement einzubinden und entsprechend seiner 
Bedeutung den Verantwortlichkeiten zuzuordnen. Dabei sind auch 
die örtlichen Entscheidungsstrukturen zu berücksichtigen sowie 
Liquiditätsrisikostrategien einschließlich einer Berichterstattung 
festzulegen. 
 

Rahmen 

 
Der Rahmen für die örtlichen Risikomess- und -steuerungssysteme 
muss Methoden und Messzahlen zur Risikoidentifizierung und 
Risikoquantifizierung enthalten. Unter einer Zeitkomponente gilt es 
die Zahlungsströme zu erfassen, um das Liquiditätspotential unter 
Verwendung von Steuerungsgrößen zu bestimmen.  
 

Tests 

 
Das örtliche Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren bzw. 
die Methoden zur Risikomessung und Risikoüberwachung sind 
regelmäßig zu überprüfen. Insbesondere bedarf das Management 
der Liquiditätsrisiken einer ständigen Überwachung einschließlich 
der Tests, auch unter Krisenszenarien.  
 

Krisenplan 

 
Die Erkenntnisse aus den Krisenszenarien sollen in einem Krisen-
plan münden, der abgestufte Maßnahmen für Ereignisse enthält, 
die einen „Liquiditätsnotfall“ bewirken können. Dazu sind auch die 
dann geltenden Kommunikationswege einschließlich der Zuständig-
keiten und Verantwortlichkeiten zu bestimmen. 
 

Abbildung 109 „Liquiditätsrisikomessverfahren und -steuerungsverfahren“ 
 
 
Im Zusammenhang mit der Einschätzung, bei welchem Niveau ein mittleres oder ein hohes Risiko für eine nicht 
ausreichende Liquidität entsteht, sollten geeignete Obergrenzen für Liquiditätsrisiken wie sie vergleichsweise 
auch im Zinsmanagement zur Anwendung kommen, bestimmt und zudem regelmäßig überprüft werden. Außer-
dem bedarf es bereits im Vorfeld einer Auswahl von möglichen Maßnahmen für den Fall des Eintritts einer Ge-
fährdung sowie für deren Beseitigung. 
 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 89 GO NRW 
 

GEMEINDEORDNUNG 666 

1.3 Der Liquiditätsverbund bzw. Cashpooling 
 
1.3.1 Allgemeine Voraussetzungen 
 
Für die Gemeinden besteht grundsätzlich die Möglichkeit, einen Liquiditätsverbund bzw. ein Cashpooling mit 
einem Masteraccountkonto zwischen der Verwaltung und den Betrieben im Sinne eines Konzerns einzurichten. 
Durch einen solchen Liquiditätsverbund können die notwendigen Kreditaufnahmen der Gemeinde insgesamt 
minimiert und gegebenenfalls günstigere Konditionen erzielt werden. Die Einrichtung eines Liquiditätsverbundes 
steht unter dem Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit nach § 75 Absatz 1 GO NRW, die dabei unter Berücksichtigung 
der örtlichen Gesamtumstände gegeben sein muss. In die Beurteilung der Zulässigkeit eines Liquiditätsverbundes 
ist u.a. das Verbot einzubeziehen, dass die Gemeinde kein Bankunternehmen errichten, übernehmen oder be-
treiben darf (vgl. § 107 Absatz 6 GO NRW). Diese Vorschrift steht der Einrichtung eines Liquiditätsverbundes 
bzw. eines Cashpoolings durch die Gemeinde jedoch nicht entgegen, denn ein gemeindlicher Liquiditätsverbund 
ist nicht als das Betreiben eines Bankgeschäftes zu bewerten.  
 
Nach Auskunft der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist die Ausnahmeregelung in § 2 Ab-
satz 1 Nummer. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG) vom 09.09.1998 (BGBl. I S. 
2776) auch auf Gemeinden anwendbar. Durch diese getroffene Festlegung ist die Tätigkeit der Gemeinde im 
Rahmen eines Liquiditätsverbundes im Rahmen des Konzernprivilegs als zulässig zu betrachten. Die Nutzung 
des Konzernprivilegs für die Abwicklung von Geldgeschäften in einem Liquiditätsverbund der Gemeinde setzt 
jedoch das Bestehen einer Allein- oder Mehrheitsgesellschafterstellung der Gemeinde bei den betreffenden ge-
meindlichen Betrieben voraus oder die verpflichtende Einbeziehung dieser Betriebe in die Vollkonsolidierung für 
den gemeindlichen Gesamtabschlusses (vgl. § 116 GO NRW i.V.m. § 50 GemHVO NRW ). 
 
 
1.3.2 Haushaltswirtschaftliche Voraussetzungen  
 
Bei der Einrichtung eines Liquiditätsverbundes bedarf es einer Abstimmung über die Abwicklung der Geldge-
schäfte zwischen den Beteiligten und der Übernahme von Verantwortlichkeiten einschließlich über die für die 
Abwicklung ggf. zu beauftragende Bank. Dieses Erfordernis besteht insbesondere dann, wenn auch rechtlich 
selbstständige Betriebe der Gemeinde in einen solchen Liquiditätsverbund einbezogen werden. Zu einem Liquidi-
tätsverbund gehören auch Regelungen über die eindeutige Zuordnung der jeweils bestehenden Verbindlichkeiten 
und Forderungen zu den Beteiligten. 
 
Die Führung eines eigenen Verrechnungskontos durch die Gemeinde oder durch einen Betrieb ist deshalb unab-
dingbar. Die finanzwirtschaftliche Verantwortung kann zudem nicht alleine von der Verwaltung der Gemeinde 
getragen werden. Ein solcher Liquiditätsverbund darf zudem nicht dazu führen, dass die Gemeinde dann Kredite 
zur Liquiditätssicherung oberhalb ihres eigenen haushaltsmäßigen Bedarfs aufnimmt. Sofern die Gemeinde die 
Kredite zur Liquiditätssicherung nicht im Umfang des in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages für 
eigene Zwecke benötigt, darf sie in Höhe des Differenzbetrages keine weiteren Kredite aufnehmen. Das Cash-
pooling stellt dabei keinen gemeindlichen Zweck dar, für den eine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssiche-
rung durch die Gemeinde zulässig wäre. 
 
Die Gemeinde kann aber auch selbst als „Cashpool-Führer“ auftreten. In einem solchen Fall stellen die von Drit-
ten in den Cashpool eingebrachten Finanzmittel zwar Guthaben der Gemeinde dar, jedoch bestehen zusätzlich in 
gleicher Höhe auch Ansprüche der Dritten als Geldgeber, sodass entsprechende Verbindlichkeiten in der ge-
meindlichen Bilanz zu passivieren sind. Sofern die Gemeinde nur an einem Cashpooling beteiligt ist, hat sie ent-
sprechend der Höhe der in den Cashpool eingebrachten Finanzmittel entsprechende Forderungen gegenüber 
dem Cashpool zu bilanzieren.  
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In einem Liquiditätsverbund kann die Abwicklung der Geldgeschäfte auch durch die Verwaltung der Gemeinde 
erfolgen. In diesen Fällen tritt die Gemeinde im Rahmen des Liquiditätsverbundes als „innere“ Bank für die recht-
lich selbstständigen Betriebe auf. Die Gemeinde muss dann dafür Sorge tragen, dass in ihrer Finanzbuchhaltung 
die Finanzgeschäfte aufgrund der „Cashpool-Führung“ von den eigenen haushaltsbezogenen Geschäftsvorfällen 
und der Zahlungsabwicklung sachlich ausreichend abgegrenzt und buchungsmäßig getrennt verarbeitet werden. 
 
 
1.3.3 Beachtung des europäischen Beihilferechts 
 
Bei der Ausgestaltung eines Liquiditätsverbundes sind die Vorgaben des europäischen Beihilferechts zu beach-
ten. Es ist auch unter beihilferechtlichen Erwägungen insbesondere die eindeutige Zuordnung der finanziellen 
Mittel zu den jeweiligen Beteiligten im Liquiditätsverbund sicherzustellen. Außerdem darf durch die Inanspruch-
nahme des Liquiditätsverbundes kein beihilferechtlich unzulässiger Liquiditätszuwachs erfolgen. Als beihilferecht-
lich zulässig wären z. B. die finanziellen Vorteile aus dem Liquiditätsverbund anzusehen, die bei gemeindlichen 
Betrieben im Rahmen von Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse entstehen. In diesem Zusammenhang ist von der Gemeinde sicherzustellen, dass die 
Beteiligen finanzielle Vorteile aus dem Liquiditätszuwachs zur Subventionierung wirtschaftlicher Tätigkeit verwen-
den. Die Betriebe können die finanziellen Vorteile des Liquiditätsverbundes grundsätzlich nur zu marktgerechten 
Konditionen oder im Rahmen der Freistellungsverordung für „De-minimis“-Beihilfen in Anspruch nehmen. 
 
 
1.4 Auftragsvergabe und Liquiditätsplanung 
 
Im Rahmen eines Vergabeverfahrens sollte die Gemeinde ihre haushaltsmäßige Planung der voraussichtlichen 
Umsetzung der gemeindlichen Maßnahme bereits beginnen. Dazu gehört nicht nur die haushaltsmäßige Einbe-
ziehung der Maßnahme in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde, sondern auch in die 
örtliche Liquiditätsplanung, denn die Gemeinde hat ihre Liquidität einschließlich der Finanzierung ihrer Investitio-
nen sicherzustellen (vgl. § 75 Absatz 6, § 84 und § 89 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 30 Absatz 6 GemHVO NRW). 
In diesem Zusammenhang mit der gemeindlichen Auftragsvergabe sollte auch das Forderungssicherungsgesetz 
Beachtung finden, denn danach kann z. B. ein Unternehmer vom Besteller eine Abschlagszahlung verlangen. 
Diese Zahlung darf auch von der Gemeinde nicht verweigert werden, selbst dann nicht, wenn (unwesentliche) 
Mängel beim angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstand bestehen (vgl. § 632a BGB).  
 
 
1.5 Die Beauftragung Dritter  
 
Die Gemeinde kann Dritte damit beauftragt, sie bei der Verwaltung der gemeindlichen Finanzmittel fachlich zu 
beraten oder zu unterstützen. Sie kann sie sogar beauftragen, die gemeindlichen Finanzmittel zu verwalten, in 
dem die Aufgaben der gemeindlichen Finanzbuchhaltung durch eine Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung 
erledigt werden (vgl. § 94 GO NRW). In allen diesen Fällen ist die Gemeinde verpflichtet, eine wirksame Kontrolle 
gegenüber den Dritten sicherzustellen. Sie hat in jedem Fall zu gewährleisten, dass insbesondere die ihr gesetz-
lich zugewiesenen Aufgaben in ihrer Verfügungs- und Entscheidungsbefugnis verbleiben, denn sie trägt weiterhin 
die Gesamtverantwortung für eine ordnungsgemäße Finanzbuchhaltung.  
 
 
1.6 Der Liquiditätsspiegel 
 
Die Gemeinde muss sich nicht eines ausgefeilten Liquiditätsrisikomessverfahrens bzw. Liquiditätssteuerungsver-
fahrens bedienen, sondern kann auch alternative Verfahren zur Sicherung der gemeindlichen Liquidität nutzen. 
Einen Einstieg, um sich einen zeitbezogenen Überblick über die verfügbaren Zahlungsmittel und der abrufbaren 
Forderungen und Zahlungsverpflichtungen zu verschaffen, bietet ein Liquiditätsspiegel. Ein solcher Liquiditäts-
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spiegel trägt zur Übersicht bei der Liquiditätssteuerung der Gemeinde bei. Er ist ein internes Instrument, das nicht 
zum gemeindlichen Jahresabschluss gehört, auch wenn dadurch die kurz- und mittelfristige Finanzlage der Ge-
meinde noch besser transparent und nachvollziehbar gemacht wird.  
 
Bei einem gemeindlichen Liquiditätsspiegel stehen anders als beim Forderungsspiegel und Verbindlichkeiten-
spiegel die Auswirkungen auf die Finanzmittel der Gemeinde aus dem Kassenwirksamkeitsprinzip sowie dem 
Fälligkeitsprinzip im Vordergrund der Betrachtung. Damit müssen einem Liquiditätsspiegel insbesondere die kurz-
fristigen Zahlungserfordernisse berücksichtigt werden. Durch die Einstellung der Ansprüche und Zahlungsver-
pflichtungen in ein Zeitraster wird ein Überblick erreicht, durch den das gemeindliche Finanzmanagement und die 
notwendige Liquiditätssicherung unterstützt werden. Das nachfolgende Schema zeigt die mögliche Gliederung für 
einen gemeindlichen Liquiditätsspiegel auf (vgl. Abbildung).  
 

 
Der Liquiditätssspiegel  

Teil A 
 

 
 

Arten der 
Zahlungsmittel 
und Zahlungs- 

verpflichtungen 

 
Stand 

(Betrag) 
am 31.12 

des 
Vor- 

jahres 
 

EUR 

 
Veränderungen im Haushaltsjahr 

nach Fälligkeit 
 

täglich 
bis zu 

1 Monat 
 

EUR 

über 
1 Monat 
bis zu 

3 Monaten 
EUR 

über 
3 Monate 

bis zu 
6 Monaten 

EUR 

über 
6 Monate 

bis zu 
12 Monaten 

EUR 
 

(Gliederung 
detaillierter als   

in der Bilanz nach  
§ 41 Absatz 3  
Nrn. 2.2 - 2.4 

und  Absatz 4 Nr. 4 
GemHVO NRW) 

 

     

 
Der Liquiditätsspiegel  

Teil B 
 

 
 

Arten der 
Zahlungsmittel 
und Zahlungs- 

verpflichtungen 

 
Stand 

(Betrag) 
am 31.12 
des Haus- 

halts- 
jahres 

 
EUR 

 
 

Veränderungen 
bei einer Fälligkeit von 

  

 
 
 
 

Hin- 
weise bis zu 1 

Jahr 
 

EUR 

1 bis 5 
Jahre 

 
EUR 

mehr als  
5 Jahre 

 
EUR 

 
(Gliederung 

detaillierter als   
in der Bilanz nach  

§ 41 Absatz 3  
Nrn. 2.2 - 2.4 

und  Absatz 4 Nr. 4 
GemHVO NRW) 

 

     

 
 

Abbildung 110 „Der Liquiditätsspiegel“ 
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Die Gemeinde kann das Schema des aufgezeigten Liquiditätsspiegels auf ihre Bedürfnisse übertragen und unter 
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten weiter ausgestalten. Sie kann dazu auch weitere Informationen 
geben, die von örtlicher Relevanz sind. Ein solcher gemeindlicher Liquiditätsspiegel muss grundsätzlich in kurzen 
Zeitabständen, ggf. täglich, von der Gemeinde fortgeschrieben werden. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Kredite zur Liquiditätssicherung): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung):  
 
2.1.1 Voraussetzungen für die Kredite zur Liquiditätssicherung  
 
Dem gesetzlichen Gebot, die Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen, 
kann die Gemeinde nur nachkommen, wenn es ihr ermöglicht wird, bei Bedarf und zur rechtzeitigen Leistung ihrer 
Auszahlungen im notwendigen Umfang ihre Zahlungsmittel durch Kredite zu verstärken. Die Vorschrift enthält 
daher die zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung notwendige gesetzliche Grundlage für die Gemein-
de. Diese Kredite unterliegen als kassenmäßige Verstärkungsmittel einer gesonderten Festsetzung in Form eines 
Höchstbetrages in der gemeindlichen Haushaltssatzung (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 3 GO NRW). Durch die 
Aufnahme dieser Kredite wird daher auch nicht der in der gemeindlichen Haushaltssatzung festzusetzende Kre-
ditrahmen für Kredite für Investitionen berührt (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1 c GO NRW). 
 
Die Kredite zur Liquiditätssicherung sind zudem nicht als "Einnahmen aus Krediten" im gemeindlichen Finanzplan 
zu veranschlagen (vgl. § 3 GemHVO NRW). Sie stellen keine Haushaltsmittel für die Gemeinde dar, auch wenn 
die gemeindlichen Zahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung dieser Kredite in der Finanzrechnung der Ge-
meinde nachzuweisen sind (vgl. § 39 Satz 4 GemHVO NRW). Sie dienen lediglich der Verstärkung der gemeind-
lichen Zahlungsmittel. Unabhängig von der haushaltsrechtlichen Einordnung fallen diese gemeindlichen Finanz-
mittel jedoch unter den bankrechtlichen Kreditbegriff. Von der Gemeinde werden daher die „Kredite zur Liquidi-
tätssicherung“ wie andere Kredite aus der allgemeinen Geldwirtschaft aufgenommen. Der Begriff des Kredites ist 
daher auch von dort für diese gemeindlichen Finanzmittel übernommen worden. Er entspricht zudem dem Darle-
hensbegriff nach §§ 488 BGB. Dabei umfasst er bei der Gemeinde nur die Geldschulden und nicht darlehenswei-
se empfangene Sachen (vgl. §§ 607 ff. BGB).  
 
Die Gemeinde nimmt die Kredite zur Liquiditätssicherung eigenverantwortlich als Darlehen im Sinne des Privat-
rechts auf. Ihr obliegt dabei auch die Entscheidung, bei welchem Kreditgeber sie solche Kredite aufnimmt. Es ist 
dazu nicht vorgegeben worden, welchen Formen für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung durch 
die Gemeinde zulässig sind. Vor der Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung müssen jedoch bestimmte 
Voraussetzungen bei der Gemeinde erfüllt sein (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Voraussetzungen bei Krediten zur Liquiditätssicherung 

 
 

-  Bei der Gemeinde muss zum Zahlungszeitpunkt ein konkreter Bedarf zur Leistung von Auszah-
lungen bestehen. 

 
 

-  Bei der Gemeinde stehen zum Zahlungszeitpunkt für die zu leistenden Auszahlungen keine 
anderen Finanzmittel aus Einzahlungen und Geldanlagen aktuell zur Verfügung. 

 
 
-  Bei der Gemeinde ist zum Zahlungszeitpunkt der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbe-

trag noch nicht überschritten (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 3 GO NRW). 
 

Abbildung 111 „Die Voraussetzungen bei Krediten zur Liquiditätssicherung“ 
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Die gemeindlichen Kredite zur Liquiditätssicherung haben als kurzfristige Kredite grundsätzlich eine Laufzeit von 
einem Monat bis zu zwölf Monaten (Termingeldaufnahmen). Für diese Kredite kann in einem beschränkten Um-
fang von der Gemeinde ggf. auch eine mehrjährige Zinsbindung vereinbart werden, wenn ein „Grundbestand“ 
solcher Kredite auf Dauer besteht, weil diese Schulden von der Gemeinde in absehbarer Zeit nicht endgültig 
getilgt werden können. Die Gemeinde hat die aufgenommenen Kredite zur Sicherstellung der Liquidität unter 
einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen sowie im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisen (vgl. § 41 Absatz 4 
und § 47 GemHVO NRW). Sie dabei zur weiteren Erläuterung im Anhang die Kredite zusätzlich z. B. nach Kredit-
gebern, nach ihrer Herkunft (Inland oder Ausland) sowie nach ihrer Ausgabe in Euro oder in einer Fremdwährung 
unterscheiden. 
 
Bei diesen kurzfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung wird regelmäßig zwischen Festbetragskrediten und 
Kontokorrentkrediten unterschieden. Bei einem Festbetragskredit verpflichtet sich die Gemeinde vertraglich, ein 
kurzfristiges Darlehen mit einem bestimmten Betrag für eine festgelegte Zeit in Anspruch zu nehmen. Bei einem 
Kontokorrentkredit wird dem Kontoinhaber das Recht eingeräumt, sein Konto bis zu einer vorher bestimmten 
Höhe zu überziehen (Rahmenkredit). Dieser zuletzt genannte Kredit gilt mit der tatsächlichen Überziehung des 
Kontos (Minusbestand) als aufgenommen. Jeder Zahlungsvorgang über dieses Konto verändert dann die Höhe 
des in Anspruch genommenen kurzfristigen Überziehungskredits. Daneben wird der kurzfristige Liquiditätsbedarf 
der Gemeinde aber auch über Tagesgeldaufnahmen befriedigt. 
 
In diesem Zusammenhang muss von der Gemeinde örtlich auch die Form der Verwaltung der gemeindlichen 
Schulden geklärt und organisiert werden. Diese Tätigkeiten unterliegen haushaltsmäßig dem Grundsatz der Wirt-
schaftlichkeit. Die Schuldenverwaltung kann dabei für Finanzmittel und Finanzinstrumente verantwortlich sein und 
daher als Aufgabe auch Finanzgeschäfte haben, die mit den Krediten für Investitionen und den Krediten zur Li-
quiditätssicherung zusammenhängen sowie ggf. weitere Geldgeschäfte, die darüber hinausgehen. Es muss dabei 
ein Überblick über die gemeindlichen Verbindlichkeiten im Sinne eines Schuldbuches bestehen, das auch der 
Dokumentation dient und fortzuschreiben ist.  
 
 
2.1.2 Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
Der Rat der Gemeinde hat im Rahmen seines Budgetrechts einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssiche-
rung in der Haushaltssatzung festzusetzen (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer. 3 GO NRW). Diese Ermächtigung bein-
haltet das Recht für die gemeindliche Verwaltung, bei einem Bedarf innerhalb des Haushaltsjahres die notwendi-
gen Kredite zur Liquiditätssicherung in diesem vom Rat gesetzten Rahmen aufzunehmen. Der satzungsrechtliche 
Höchstbetrag sollte möglichst so bemessen sein, dass dieser Betrag im Rahmen der Ausführung der gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft nicht überschritten wird.  
 
Der jahresbezogene Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung, der zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen 
im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im neuen Haushaltsjahr benötigt wird, ist im 
Zeitpunkt der gemeindlichen Haushaltsplanung i.d.R. nicht betragsgenau bestimmbar. Oftmals ist er von ver-
schiedenen, meistens erst im Ablauf des Haushaltsjahres auftretenden Faktoren abhängig, sodass der tatsächli-
che Liquiditätsbedarf der Gemeinde sich regelmäßig nur tagesaktuell ergibt. Der mögliche Bedarf an kurzfristigen 
Krediten für das Haushaltsjahr ist daher zu schätzen. Die Gemeinde hat dabei ist zu berücksichtigen, dass im 
Haushaltsjahr möglicherweise mehrere Kredite nebeneinander bestehen können, sodass es gilt, einen rahmen-
mäßigen Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr zu bestim-
men. Daraus entsteht für die Gemeinde eine unterjährige Überprüfungspflicht, ob der in der Haushaltssatzung 
festgesetzte Höchstbetrag nicht überschritten wurde und nicht für andere Zwecke verwendet wird. Die einzelnen 
Kreditaufnahmen sind dabei nur dann nominal zusammenzurechnen, wenn sie sich zeitlich überschneiden.  
 
In den Höchstbetrag dürfen zudem nur die Kreditaufnahmen für die eigenen haushaltsmäßigen Auszahlungsver-
pflichtungen und nicht eine Kreditaufnahme für andere Zwecke einfließen, z. B. nicht zur Verstärkung der Liquidi-
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tät in einem Liquiditätsverbund. Bei der Gemeinde entstehen dabei derartige Zahlungsverpflichtungen regelmäßig 
aus ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Vielfach kann 
dabei diese Verpflichtung nur mithilfe von Liquiditätskrediten erfüllt werden. Diese Kredite stellen keine Haus-
haltsmittel für die Gemeinde dar, auch wenn die gemeindlichen Zahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung 
dieser Liquiditätskredite in der Finanzrechnung der Gemeinde nachzuweisen sind (vgl. § 39 Satz 4 GemHVO 
NRW). Sie dienen lediglich der Verstärkung der gemeindlichen Zahlungsmittel. Die Aufnahme von Krediten zur 
Liquiditätssicherung durch die Gemeinde führt daher dazu, dass die Gemeinde haushaltsmäßig ihren Liquiditäts-
bedarf nicht ausreichend durch Einzahlungen sichergestellt hat (vgl. § 75 Absatz 7 GO NRW).  
 
Die Gemeinde muss daher haushaltsmäßig insbesondere prüfen, ob neue Verpflichtungen aus einer Veranschla-
gung im gemeindlichen Finanzplan von ihr entsprechend der haushaltsrechtlichen Grundsätze erfüllt werden 
können. So ist z. B. das Eingehen einer neuen Zahlungsverpflichtung der Gemeinde, die nur durch die Aufnahme 
zusätzlicher Kredite zur Liquiditätssicherung erfüllt werden kann, regelmäßig nicht als zulässig anzusehen. Diese 
Sachlage gilt auch dann, wenn aus dem örtlichen Geschäftsvorfall der Gemeinde keine Aufwendungen für die 
Gemeinde entstehen. Der ermittelte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist in der gemeindlichen 
Haushaltssatzung festzusetzen. Am Ende eines Haushaltsjahres bei der Gemeinde noch bestehende Kredite zur 
Liquiditätssicherung sind in den Höchstbetrag des folgenden Haushaltsjahres einzubeziehen, denn die Ermächti-
gung für Kredite zur Liquiditätssicherung gilt grundsätzlich nur für das Haushaltsjahr. Sie besteht darüber hinaus 
nur dann fort, wenn noch keine Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr vom Rat der Gemeinde erlassen 
bzw. beschlossen worden ist. 
 
 
2.1.3 Kredite zur Liquiditätssicherung und Haushaltsplan 
 
Die Kredite zur Liquiditätssicherung werden von der Gemeinde wegen ihrer mangelnden Zahlungsfähigkeit und 
nicht wegen eines Jahresfehlbetrages in der gemeindlichen Ergebnisrechnung aufgenommen. Es besteht daher 
kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Sicherung der Zahlungsfähigkeit durch einen Liquiditätskredit 
und den im Haushaltsplan veranschlagten Erträgen und Aufwendungen. Ein negativer Saldo aus laufender Ver-
waltungstätigkeit im Finanzplan (vgl. § 3 GemHVO NRW) macht zwar deutlich, dass die Gemeinde im Haushalts-
jahr voraussichtlich Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt, dieser stellt jedoch nicht zwingend gleichzeitig auch 
den Betrag dar, der tatsächlich insgesamt zur Aufrechterhaltung der gemeindlichen Zahlungsfähigkeit im Haus-
haltsjahr benötigt wird.  
 
Der täglich zu ermittelnde Liquiditätsbedarf und das daraus ggf. entstehende Erfordernis, Kredite zur Liquiditäts-
sicherung aufzunehmen und auch unterjährig wieder zurückzuzahlen, bringen es mit sich, dass eine zum Stichtag 
des Jahresabschlusses möglicherweise noch bestehende Rückzahlungsverpflichtung im Rahmen der Haushalts-
planung betragsmäßig nicht genau vorher bestimmbar ist. Dieser Sachverhalt und die Sachlage, dass die Einzah-
lungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung keine haushaltsmäßigen Finanzierungsmittel darstellen, ist u.a. der 
Anlass dafür, auf die Vorgabe einer Veranschlagung von Krediten zur Liquiditätssicherung im gemeindlichen 
Finanzplan zu verzichten.  
 
Der entbehrlichen Veranschlagung im gemeindlichen Finanzplan steht jedoch ein Nachweis der Zahlungen in der 
gemeindlichen Finanzrechnung als in Anspruch genommene „Betriebsmittel“ zur Sicherung der gemeindlichen 
Liquidität gegenüber. Die Gemeinde muss außerdem eine zum Abschlussstichtag des Jahresabschlusses beste-
hende Rückzahlungsverpflichtung aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 
betragsmäßig in der gemeindlichen Finanzrechnung nachweisen. Sie muss gleichzeitig diese Rückzahlungsver-
pflichtung in der gemeindlichen Bilanz unter dem Posten „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
ansetzen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.3 GemHVO NRW). Es wird dadurch nachvollziehbar, in welchem Umfang 
noch Verpflichtungen der Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bestehen. 
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2.1.4 Kredite zur Liquiditätssicherung in fremder Währung 
 
2.1.4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde kann aus Wirtschaftlichkeitserwägungen heraus auch Kredite in fremder Währung aufnehmen, d. 
h. das Kreditvolumen wird nicht in Euro bemessen und kommt in dieser Währung zur Auszahlung, sondern in 
einer anderen Währung, z. B. Schweizer Franken, Japanischer Yen. Auch kann ein in fremder Währung aufge-
nommener Kredit gleichwohl in Euro zur Auszahlung kommen. In diesen Fällen hat die Gemeinde wegen mögli-
cher Wechselkursschwankungen während der Laufzeit des Kredites besondere Anforderungen bei der Risikoab-
wägung und Risikovorsorge zu erfüllen, insbesondere dann, wenn mit der Kreditaufnahme ein Währungsswap 
oder ein kombinierter Zins- und Währungsswap verbunden wurde.  
 
Zur Vorbereitung einer Entscheidung über die Aufnahme von Krediten in fremder Währung sind deshalb unter 
Berücksichtigung der örtlichen Bedürfnisse die Entscheidungs- und Auswahlkriterien sowie die Zinssicherungsin-
strumente durch die Gemeinde im Einzelnen zu bestimmen. Sie hat die dafür notwendigen Informationen und 
Daten einzuholen. Diese Aufgabe enthält für die Gemeinden insbesondere die Verpflichtung, sich Kenntnisse 
über Sicherheiten und Risiken im Vergleich zu einer anderen Kreditaufnahme zu verschaffen. Die Kreditaufnah-
me in fremder Währung erfordert wegen des möglichen Wechselkursrisikos von Fremdwährungen außerdem eine 
laufende eigenverantwortliche „Kontrolle“ über die Abwicklung des Kreditgeschäftes während seiner Laufzeit. Es 
ist in diesen Fällen nicht ausreichend, wenn die Kontrolle nur einmal jährlich von der Gemeinde vorgenommen 
oder sie vollständig einem Dritten übertragen wird.  
 
 
2.1.4.2 Die Risikovorsorge 
 
Bei der Aufnahme von Krediten in fremder Währung muss von der Gemeinde geprüft werden, ob für die gesamte 
Laufzeit dieses gemeindlichen Geschäftes die Gleichwertigkeitsvermutung besteht. Dabei muss grundsätzlich von 
der Gefahr einer Vermögensminderung für die Gemeinde ausgegangen werden, sodass abhängig von der Höhe 
des Wechselkursrisikos von der Gemeinde eine Risikovorsorge vorzunehmen ist (vgl. RdErl. vom 09.10.2006). 
Mit einer solchen Risikovorsorge wird bezweckt, dass die wirtschaftlichen Vorteile der Gemeinde aus der Auf-
nahme von Krediten in fremder Währung nicht bereits zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vollständig für 
Zwecke des gemeindlichen Haushalts abgeschöpft werden.  
 
Die gemeindliche Risikovorsorge soll deshalb darin bestehen, dass ein Teil der wirtschaftlichen Vorteile gegen-
über einer Kreditaufnahme in Euro-Währung erst zu einem späteren Zeitpunkt bzw. nach vollständiger Tilgung 
des Fremdwährungskredits realisiert wird. In der Zeit davor kann für die Gemeinde aus dem Wechselkursrisiko 
eine ungewisse Außenverpflichtung bestehen, die es zu bilanzieren gilt. Die Gemeinde soll im Zeitpunkt der Kre-
ditaufnahme in Fremdwährung als „Absicherung des Fremdwährungsrisikos“ eine entsprechende Rückstellung 
bilden. Diese Rückstellung soll solange bilanziert werden, bis gesichert ist, dass sich das Fremdwährungsrisiko 
der Gemeinde nicht mehr realisiert. Dies ist i.d.R. erst nach Ablauf des Darlehensvertrages bzw. nach Rückzah-
lung des aufgenommenen Fremdwährungskredites der Fall und nicht abhängig von den vereinbarten Zinsbin-
dungsfristen.  
 
Die Risikovorsorge ist dabei von der Gemeinde unter Berücksichtigung des bestehenden Fremdwährungsrisikos 
zu bemessen. Sofern keine konkreten Anhaltspunkte für die Bestimmung der Höhe der notwendigen Risikovor-
sorge vorliegen, ist die Rückstellung mit einem Betrag in Höhe der Hälfte des Zinsvorteils der Gemeinde aus ihrer 
Kreditaufnahme in ausländischer Währung anzusetzen. Die Rückstellung ist nach Wegfall des Fremdwährungsri-
sikos ertragswirksam aufzulösen. Weitere Hinweise enthält der Runderlass des Innenministeriums über Kredite 
und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV) vom 09.10.2006 (SMBl. NRW. 652). 
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2.1.5 Kredite zur Liquiditätssicherung und Kapitalanlage 
 
Eine gemeindliche Kapitalanlage entsteht i.d.R. aus der Hingabe von vorhandenen liquiden Mitteln (Geldbeträ-
gen) der Gemeinde, die in eine Finanzanlage umgewandelt werden. Dieser Vorgang stellt wie die Umwandlung 
von vorhandenen liquiden Mitteln der Gemeinde in Sachanlagen haushaltsrechtlich eine Investition dar. Die von 
der Gemeinde erworbene Kapitalanlage ist einerseits als Finanzanlage in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. 
Andererseits ist der daraus entstandene Zahlungsvorgang in der gemeindlichen Finanzrechnung unter der Haus-
haltsposition „Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen“ nachzuweisen (vgl. § 3 Absatz 1 Nummer 23 
GemHVO NRW).  
 
Der aus dem Erwerb einer Kapitalanlage entstehende Zahlungsbedarf bei der Gemeinde könnte den Schluss zu 
lassen, dass dadurch auch eine Finanzierung der Kapitalanlage durch Kredite zur Liquiditätssicherung zulässig 
wäre. Diese Möglichkeit besteht jedoch nicht. Die haushaltsmäßige Einordnung des Erwerbs der Kapitalanlage 
als Investition erfordert auch haushaltsrechtlich zulässige Deckungsmittel. Diese Voraussetzung wird durch Kredi-
te zur Liquiditätssicherung, die als Betriebsmittel nur der Verstärkung der gemeindlichen Zahlungsmittel dienen 
nicht erfüllt, sodass diese Kredite bereits aus diesem Grund nicht für den Erwerb einer Kapitalanlage eingesetzt 
werden dürfen. 
 
Die Gemeinde kann bei fehlenden Eigenmitteln eine Kapitalanlage nur dann mithilfe von Fremdmitteln erwerben, 
wenn die aus der Kapitalanlage künftig verfügbaren liquiden Mittel für gemeindliche Investitionen eingesetzt wer-
den. In solchen Fällen ist es für die Gemeinde zulässig, dafür unter Beachtung der Vorgaben auch Kredite für 
Investitionen aufzunehmen (vgl. § 86 GO NRW). Sofern die anzusammelnden Finanzmittel jedoch später für 
laufende Zwecke im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung eingesetzt werden sollen, ist eine Fremdfi-
nanzierung über Kredite für Investitionen ausgeschlossen. In solchen Fällen können dann als Ersatz keine Kredi-
te zur Liquiditätssicherung eingesetzt, weil diese lediglich Betriebsmittelcharakter haben.  
 
 
2.1.6 Die bankrechtliche Kundeneinstufung 
 
Bei der gemeindlichen Kreditaufnahme am Kreditmarkt ist u.a. auch das Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz 
vom 16.07.2007 (BGBl. I S. 1330) nicht unbeachtlich. Nach diesem Gesetz sind die Banken als Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen verpflichtet, ihre Kunden, also auch die Gemeinde, anhand der gesetzlich vorgegebenen 
Kriterien zu klassifizieren. Diese Einstufung hat Auswirkungen auf die Bankleistungen gegenüber der Gemeinde, 
denn die Bank hat das Anlegerschutzniveau und die Grundsätze für die Ausführung von Aufträgen in Finanzin-
strumenten zu beachten. Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das eine Anlageberatung oder eine Finanz-
portfolioverwaltung vornimmt, muss von seinem Kunden alle Informationen einholen über Kenntnisse und Erfah-
rungen der Kunden in Bezug auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten, über Anlageziele und ihre finanziellen Ver-
hältnisse, um dem Kunden das für ihn geeignete Finanzinstrument empfehlen zu können. Dazu gehört, dass der 
Kunde auch die mit einem solchen Geschäft verbundenen Anlagerisiken versteht.  
 
Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen darf es im Zusammenhang mit einer Anlageberatung kein Finan-
zinstrument empfehlen oder im Zusammenhang mit einer Finanzportfolioverwaltung keine Empfehlung abgeben, 
solange es nicht die erforderlichen Informationen über die Gemeinde als Kunden erlangt (vgl. die Einzelvorschrif-
ten des o.a. Gesetzes). Es besteht zudem für ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen gegenüber der Ge-
meinde die Pflicht, die Gemeinde ggf. auch über mögliche Probleme zur Ausführung der gemeindlichen Aufträge 
unter Anwendung der Grundsätze der bestmöglichen Ausführung zu unterrichten. Die Gemeinde hat zudem bei 
ausreichenden finanzwirtschaftlichen Kenntnissen und Erfahrungen die Möglichkeit, sich auch als professioneller 
Kunde einstufen zu lassen (vgl. Abbildung). 
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Die Einstufung der Gemeinde als professioneller Kunde 
 
 
Die Einstufung eines Privatkunden als professioneller Kunde nach § 31a Absatz 7 Satz 1 erste Alternative des 
Wertpapierhandelsgesetzes darf jedoch nur erfolgen, wenn der Kunde 
 

Einstufung 
als  

professioneller 
Kunde 

 

 
1. gegenüber dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen zumindest in Text-
form beantragt hat, generell oder für eine bestimmte Art von Geschäften, 
Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen oder für ein bestimmtes 
Geschäft oder für eine bestimmte Wertpapierdienstleistung als professioneller 
Kunde eingestuft zu werden, 
 
 
2. vom Wertpapierdienstleistungsunternehmen auf einem dauerhaften Daten-
träger eindeutig auf die rechtlichen Folgen der Einstufungsänderung hinge-
wiesen worden ist, 
 
 
3. seine Kenntnisnahme der nach Nummer 2 gegebenen Hinweise in einem 
gesonderten Dokument bestätigt hat. 
 

 
Beabsichtigt das Wertpapierdienstleistungsunternehmen, einen Kunden nach § 31a Absatz 7 Satz 1 zweite Alter-
native des Wertpapierhandelsgesetzes als professionellen Kunden einzustufen, gilt Satz 1 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass der Kunde sein Einverständnis zumindest in Textform erklären muss. 
 

Abbildung 112 „Die Einstufung der Gemeinde als professioneller Kunde“ 
 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat in ihrem Schreiben vom 25.06.2010 gegenüber den Ver-
bänden der für Finanzdienstleistungsunternehmen und der Kreditwirtschaft klargestellt, dass eine Gemeinde als 
Privatkunde im Sinne des § 31a Absatz 3 WpHG des Wertpapierhandelsgesetzes anzusehen ist und nicht als 
professioneller Kunde zu gelten hat. Das Ergebnis eines gemeindlichen „Privatkunden-Auftrages“ muss sich zu-
dem am Preis und an den Kosten des Finanzinstrumentes orientieren (vgl. § 33a Absatz 3 WpHG). In den Fällen 
der Einstufung der Gemeinde als professioneller Kunde und nicht mehr als Privatkunde muss das Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen die Gemeinde schriftlich darauf hinweisen, dass mit der Änderung dieser Einstufung 
auch die Schutzvorschriften für Privatkunden nicht mehr gelten. Die Gemeinde muss dazu ihr Einverständnis 
geben und diese Sachlage schriftlich bestätigen. Die Einstufung der Gemeinde als professioneller Kunde steht 
einer späteren Rückstufung zum Privatkunden gem. § 31a Absatz 6 WpHG, soweit dieses von der Gemeinde 
verlangt wird, nicht entgegen. 
 
 
2.1.7 Kredite zur Liquiditätssicherung und Zinsmanagement 
 
2.1.7.1 Das Zinsrisikomanagement 
 
2.1.7.1.1 Zwecke und Inhalte 
 
Mit einem Zinsrisikomanagement können die Gemeinden bei variabel verzinslichen Verbindlichkeiten, bei auslau-
fenden Zinsvereinbarungen oder bei Umschuldungen sowie bei der Aufnahme neuer Kredite das Risiko von Zins-
steigerungen wirksam steuern, um die haushaltsmäßigen Belastungen in verträglichen Grenzen zu halten. In 
diesem Zusammenhang können auch Zinsderivate zum Einsatz kommen, wenn bei der Gemeinde ausreichend 
Kenntnisse über die Risiken und Chancen solcher Finanzinstrumente vorliegen und ein sorgfältiger Umgang 
damit erfolgt. Diese Sachlage stellt vielfach eine erhebliche Herausforderung für die gemeindliche Kreditwirtschaft 
und die Anlage von gemeindlichem Kapital dar.  
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Die Einführung eines Zinsrisikomanagements durch die Gemeinde kann daher dazu beitragen, Zinsrisiken zu 
begrenzen, eine Optimierung von Kreditkonditionen und eine Senkung von Kapitalbeschaffungskosten zu errei-
chen und die gemeindliche Kreditbeschaffung insgesamt zu erleichtern. Die derivativen Finanzinstrumente des 
Kredit- und des Geldmarktes sind dadurch gekennzeichnet, dass ihr Wert von einer anderen Größe, z.B. einem 
Preis oder Zinssatz, abgeleitet wird. Nach § 1 Absatz 11 Nummer 2 des Kreditwesengesetzes sind Derivate als 
Fest- oder Optionsgeschäfte ausgestaltete Termingeschäfte, deren Preis unmittelbar oder mittelbar von einem 
Börsen- oder Marktpreis, einem Kurs, Zinssätzen oder anderen Erträgen abhängt. Soweit die Derivate sich auf 
die Zinsen im Kreditgeschäft oder bei Geldanlagen beziehen, kommen sie auch bei den Gemeinden zum Einsatz.  
 
Die gemeindlichen Derivate müssen sich jedoch immer auf ein Grundgeschäft, z.B. einen bestehenden oder 
einen geplanten Kredit beziehen, um nicht unter das für die Gemeinden geltende Spekulationsverbot zu fallen 
(vgl. § 90 GO NRW). Diese Verknüpfung muss objektiv in jedem Einzelfall in sachlicher und in zeitlicher Hinsicht 
gegeben sein, d. h. die Derivate müssen den gemeindlichen Krediten zugeordnet werden können. Sie liegt in 
sachlicher Hinsicht vor, wenn der Nominalbetrag und die Währung von Grundgeschäft und Derivatgeschäft iden-
tisch sind, und in zeitlicher Hinsicht, wenn die Laufzeit und Fälligkeit des Derivats die Laufzeit und Fälligkeit von 
gemeindlichen Krediten als Grundgeschäft nicht überschreitet.  
 
Mit dieser Abgrenzung soll neben der Risikobegrenzung die notwendige Konnexität sichergestellt werden. Auch 
muss gewährleistet sein, dass die Gemeinden keine Derivatgeschäfte lediglich zur spekulativen Ertragserzielung 
nutzen. Sie dürfen wegen des Spekulationsverbots die Derivate auch nicht als einzeln handelbare Finanzinstru-
mente unter Inkaufnahme von Verlustrisiken einsetzen. Die allgemein verfügbaren Finanzinstrumente können 
vielfach im Sinne der Gemeinde auch eine Anpassung erfahren. Die Gemeinde sollte dann eine Modifizierung 
verlangen, wenn es aus ihrer Sicht heraus der Zielerreichung der Gemeinde dient. Nur dann wird eine geeignete 
Entscheidungsbasis für die Gemeinde geschaffen, auf der sie eine Gesamtstrategie aufbauen und eine wirksame 
Risikosteuerung vornehmen kann. Daraus dürfen aber keine spekulativen Finanzinstrumente entstehen, die dem 
gesetzlichen Spekulationsverbot widersprechen (vgl. § 90 GO NRW). 
 
Aus Sicherheitsgesichtspunkten und zur Verringerung künftiger Belastungen des gemeindlichen Haushalts ist es 
erforderlich, dass die Gemeinde je nach Bewertung des möglichen Risikos aus dem Zinssicherungsgeschäft 
gleichzeitig eine Risikovorsorge treffen muss. Eine angemessene Vorsorge kann darin bestehen, dass die Zins-
vorteile aus der abgeschlossenen Vereinbarung nicht von Anfang an vollständig für Zwecke des gemeindlichen 
Haushalts abgeschöpft werden, sondern ein Teil davon, z. B. die Hälfte, als „Risikoabsicherung“ zurückgelegt 
wird und erst später (nach Ablauf der Vereinbarung) wieder frei für den gemeindlichen Haushalt verfügbar ist. Die 
Gemeinde muss deshalb für diese „Risikovorsorge“ auch die notwendigen Mittel während der Vertragslaufzeit 
haushaltsmäßig separieren (vgl. Runderlass „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV)“ 
vom 09.10.2006 (SMBl. NRW. 652). 
 
Im Zusammenhang mit der Einrichtung eines örtlichen Zinsrisikomanagements soll von der Gemeinde auch die 
Beteiligung des Rates der Gemeinde beim Abschluss von Zinssicherungsgeschäften unter Berücksichtigung der 
örtlichen Verhältnisse festgelegt werden. Im Zweifel dürften z. B. die Entscheidungen über den Einsatz von 
Zinsderivaten durch die Gemeinde als für die Gemeinde bedeutsame Geschäfte anzusehen sein, sodass eine 
Ratsbeteiligung dazu zwingend geboten ist.  
 
Es ist daher sachgerecht, sowohl festzulegen, ob und welche Zinssicherungsgeschäfte die gemeindliche Verwal-
tung als Geschäfte der laufenden Verwaltung abschließen darf (vgl. § 41 GO NRW), als auch ggf. einen Zustim-
mungsvorbehalt des Rates festzulegen, z. B. ab einem bestimmten Geschäftsvolumen oder ab einer Wertgrenze 
unterhalb derer von einer untergeordneten Bedeutung für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde ausgegangen 
werden kann. Soweit die gemeindliche Verwaltung eigenverantwortlich Zinssicherungsgeschäfte abschließen 
kann, sollten mit dem Rat zeitnahe und sachgerechte Informationspflichten vereinbart werden. Für besondere 
Fälle kann sich der Rat gleichwohl noch eine vorherige Beteiligung vorbehalten. 
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2.1.7.1.2 Zinsoptionen 
 
Als Zinsoptionen kommen insbesondere Caps oder Floors zum Einsatz, die es ermöglichen, die Auswirkungen 
von Veränderungen des Zinsniveaus über einen vorher bestimmten Rahmen hinaus zu begrenzen. Je nach Um-
fang und Wirkung solcher Derivatgeschäfte muss eine Abstimmung darüber zwischen Rat und Verwalzung erfol-
gen, um die Ermächtigungen zum Abschluss von Derivatgeschäften und die Verantwortlichkeiten dafür festzule-
gen. Bei Caps wird für einen bestimmten Zeitraum eine Zinsobergrenze bezogen auf einen bestimmten Betrag 
vereinbart. Sofern der Zins während der Cap-Laufzeit über die vereinbarte Obergrenze steigt, würde die Gemein-
de als Inhaber des Caps die Differenz bezogen auf den Nominalbetrag von ihrer Bank als Verkäufer erstattet 
bekommen.  
 
Zum Zeitpunkt des Erwerbs des Caps muss i.d.R. von der Gemeinde jedoch eine Prämie für eine solche Zinssi-
cherung gezahlt werden. Ein solcher Cap kann aber auch mehrere hintereinanderliegende Optionsgeschäfte 
beinhalten. Von der Gemeinde können außerdem auch Finanzgeschäfte zur Begrenzung von Zinssenkungen 
abgeschlossen werden (Floors). Diese Geschäfte kommen i.d.R. in Betracht, wenn die Verzinsung von Finanzan-
lagen nicht unter ein bestimmtes Niveau sinken soll. Bei den Finanzgeschäften ist eine Kombination von Floors 
und Caps möglich. 
 
 
2.1.7.1.3 Zinsswaps 
 
Wenn künftige feste und variable Zinszahlungen auf einen nominellen Kreditbetrag für einen bestimmten Zeit-
raum gegeneinander getauscht werden, erfolgt dies im Rahmen von Zinsswaps. Dabei muss kein effektiver 
Tausch der Zinszahlungen erfolgen, wenn Ausgleichszahlungen zwischen einem festen und dem variablen Zins-
satz geleistet werden. Die variablen Zinssätze werden i.d.R. an einen Referenzzinssatz geknüpft, z. B. den Euri-
bor o.a. Dazu zwei Beispiele: 
- Receiver- (Empänger-)Swaps 

Bei diesen Swaps sind weiterhin die Festzinsen für den aufgenommenen Kredit zu zahlen. Zusätzlich sind 
die variablen Zinsen im Zinsswap zu zahlen. Im Gegenzug erhält der Kreditnehmer den für die Laufzeit des 
Swaps vereinbarten Festzins (Swapsatz). 

- Payer-(Zahler-)Swaps 
Bei diesen Swaps sind weiterhin die variablen Zinsen für den aufgenommenen Kredit zu zahlen. Zusätzlich 
ist für die Laufzeit des Swaps ein vereinbarter Festzins (Swapsatz) zu zahlen. Im Gegenzug erhält der Kre-
ditnehmer die variablen Zinsen im Zinsswap. 

 
Bei Zinsgeschäften liegt ein schwebendes Geschäft vor, das wegen einer Vermutung der Ausgeglichenheit zu-
nächst nicht zu bilanzieren ist, wenn es nicht bereits am Anfang zu Zahlungen kommt. Von der Gemeinde kann z. 
B. beim Abschluss eines Zinsswaps eine Prämie zu zahlen sein. Die Flexibilität der Gemeinde bei solchen Ge-
schäften kann sich in der Höhe der Zahlungen bei Geschäftsabschluss auswirken. Bei Zinsswaps können aber 
auch ausschließlich variable Zinsverpflichtungen gegeneinander getauscht werden, denn die Zinsswaps werden 
in unterschiedlichen Formen angeboten. So kann auch ein Zinsswap mit einem Währungsswap kombiniert sein. 
Außerdem werden durch diese Finanzgeschäfte keine Kapitalforderungen begründet.  
 
 
2.1.7.2 Eigenverantwortung bei Zinssicherungsinstrumenten  
 
2.1.7.2.1 Informationspflichten 
 
Die Gemeinde entscheidet über den Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten in eigener Verantwortung. Sie muss 
sich deshalb über die Inhalte und Wirkungen sowie die haushaltsmäßigen Auswirkungen von Zinssicherungsin-
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strumenten ausreichende Kenntnisse und Informationen verschaffen, bevor sie diese Instrumente im Rahmen 
ihres Schuldenmanagements einsetzt. Auch müssen bei der Gemeinde insbesondere Kenntnisse über das Risi-
kopotential insgesamt, das Verlustrisiko, Marktwerte und Zahlungspflichten bestehen, bevor von ihr eine „Zinssi-
cherung“ vereinbart wird.  
 
Im Rahmen einer Beratung muss sich die Gemeinde zudem Klarheit über ihren Wissensstand verschaffen und 
ggf. weitere Informationen über den realistischen Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten einholen. Entspre-
chend besteht auch eine Beratungs- bzw. Aufklärungspflicht des Vertragspartners, der von seinem Kunden alle 
Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten, über Anlagezie-
le und finanzielle Verhältnisse einholen muss, um dem Kunden das für ihn geeignete Finanzinstrument empfehlen 
zu können. Sofern z. B. ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen nicht die erforderlichen Informationen erlangt, 
darf es im Zusammenhang mit einer Anlageberatung kein Finanzinstrument empfehlen oder im Zusammenhang 
mit einer Finanzportfolioverwaltung keine Empfehlung abgeben.  
 
Die Gemeinde kann mit den Zinssicherungsinstrumenten nicht die, insbesondere aus der Kreditwirtschaft der 
Gemeinde, bestehenden Risiken vermeiden, sondern nur eine Optimierung dieser Risiken zur eigenen Minimie-
rung der haushaltswirtschaftlichen Belastungen vornehmen. Auch können Derivate zunächst Aufwendungen bei 
der Gemeinde verursachen. Die Gemeinde soll daher für ein nur die aus den örtlichen Gegebenheiten heraus 
geeigneten Instrumente für ein Zinsrisikomanagement nutzen. Die allgemein verfügbaren Finanzinstrumente 
können vielfach im Sinne der Gemeinde auch eine Anpassung erfahren.  
 
Die Gemeinde sollte dann eine Modifizierung verlangen, wenn es aus ihrer Sicht heraus der Zielerreichung der 
Gemeinde dient. Nur dann wird eine geeignete Entscheidungsbasis für die Gemeinde geschaffen, auf der sie eine 
Gesamtstrategie aufbauen und eine wirksame Risikosteuerung vornehmen kann. Die haushaltsrechtlich geforder-
te Bindung zwischen den Kreditgrundgeschäften und den Derivatgeschäften der Gemeinde muss während der 
Laufzeit immer erhalten bleiben. Es könnten sonst möglicherweise Finanzinstrumente vorliegen, die mit dem 
gesetzlichen Spekulationsverbot nicht in Einklang stehen (vgl. § 90 GO NRW). 
 
 
2.1.7.2.2 Laufende Überwachung der Finanzgeschäfte 
 
Die Gemeinde soll, wenn sie ein aktives Zinsmanagement betreibt, einen konkreten Handlungsrahmen hinsicht-
lich des Umgangs mit Zins- und Anlagerisiken festlegen, durch den u.a. Ziele, Grundsätze, Verantwortlichkeiten 
und Prozesse bestimmt werden. Nach dem Abschluss von Zinssicherungsinstrumenten und der Erfassung sol-
cher Geschäftsvorfälle in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung muss von der Gemeinde eine ständige Überwa-
chung und Kontrolle der abgeschlossenen Finanzgeschäfte sowie eine Markbeobachtung während der Laufzeit 
der Verträge erfolgen. Diese Vorgaben sind als pflichtige Aufgabe anzusehen. Das Wissen der Gemeinde über 
die Chancen und Risiken bzw. die Möglichkeiten des Einsatzes von haushaltsrechtlich zulässigen und vertretba-
ren Finanzinstrumenten muss zudem ständig weiter entwickelt werden.  
 
Eine einmalige Information über Finanzinstrumente reicht deshalb für eine Nutzung in der örtlichen Praxis der 
Gemeinde nicht aus. In Anbetracht ihres tatsächlichen Einsatzes sollte bei Abschluss von Finanzgeschäften 
durch die Gemeinde nicht nur das 4-Augen-Prinzip zur Anwendung kommen. Die Gemeinde sollte solche Ge-
schäfte zum Anlass nehmen, ein vielfältiges sachgerechtes Risikomanagement unter Berücksichtigung des örtli-
chen Bedarfs aufzubauen. Sofern nicht bereits ein Konzept von der Gemeinde erstellt worden ist, welche Produk-
te des Marktes genutzt werden dürfen, gilt es, diese Arbeiten nachzuholen. Ein bereits bei der Gemeinde vorhan-
denes Konzept ist ggf. sofort oder zukünftig fortzuschreiben.  
 
Von der Gemeinde könnte z. B. darin festgelegt werden, dass neue Produkte nur nach einer Testphase tatsäch-
lich zum Einsatz kommen dürfen. Die wirtschaftliche Bedeutung eines örtlichen Zinsrisikomanagements ist so 
bedeutsam, dass dieses für jede Gemeinde unerlässlich wird. Eine Optimierung der finanzwirtschaftlichen Abläu-
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fe innerhalb der Gemeinde und mit den Geschäftspartnern kann dazu beitragen, fehlerhafte oder riskante Einsät-
ze von Derivaten zu vermeiden, die zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden bei der Gemeinde führen können.  
 
 
2.1.7.3 Angaben zu Zinssicherungsinstrumenten im Anhang 
 
Im Anhang des gemeindlichen Jahresabschlusses sollen derivative Finanzinstrumente, z.B. Zinssicherungsin-
strumente, unabhängig davon, ob sie ein schwebendes Geschäft darstellen, das nicht bilanzierungsfähig ist, 
angegeben werden. Diese Geschäfte sind wichtige Angaben über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Ge-
meinde im Sinne des § 44 Absatz 2 GemHVO NRW. Mit diesen Angaben soll ein Überblick über den Umfang der 
von der Gemeinde eingesetzten Finanzinstrumente gegeben werden, weil die Geschäfte der Gemeinde über 
Zinsswaps und Währungsswaps ein schwebendes Dauerschuldverhältnis darzustellen, das zunächst nicht bilan-
ziert wird.  
 
Bei Vorliegen der Voraussetzungen ist ggf. in Einzelfällen die Passivierung einer Rückstellung für drohende Ver-
luste aus schwebenden Geschäften in der gemeindlichen Bilanz vorzunehmen (vgl. § 36 Absatz 5 GemHVO 
NRW). Dazu sollen dann im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss die Geschäfte der Gemeinde in ihrer Art 
und ihrem Umfang einschließlich der eingesetzten derivativen Finanzinstrumente sowie dazu die beizulegenden 
Werte, soweit sie bestimmt werden können, und die angewandten Bewertungsmethoden angegeben werden. Die 
zinsbezogenen Finanzinstrumente der Gemeinde sollen im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss möglichst 
von den währungsbezogenen Instrumenten getrennt dargestellt werden. Wegen der Beachtung des Konnexitäts-
prinzips sollen dazu die betroffenen Bilanzposten angegeben werden. Soweit Mischformen bestehen, sind diese 
im Anhang gesondert anzugeben. 
 
 
2.1.7.4 Die Unzulässigkeit spekulativer Finanzgeschäfte 
 
Der Einsatz von Finanzinstrumenten durch die Gemeinde, insbesondere von Finanzderivaten, ist unter Berück-
sichtigung des örtlichen Einzelfalles zu beurteilen. Der Abschluss derartiger Finanzgeschäfte zu spekulativen 
Zwecken ist grundsätzlich als unzulässig anzusehen. Das Vorliegen eines spekulativen Finanzgeschäfts kann 
ggf. gegeben sein, wenn ein Finanzderivat z.B. ohne ausreichende inhaltliche Abgrenzung und ohne Verlustbe-
grenzung abgeschlossen wird, ein nicht vorhandenes Risiko abgesichert werden soll, ausschließlich der Gewinn-
erzielung dient oder keine nachweisbare Konnexität zu einem Kredit als Grundgeschäft besteht.  
 
Von der Gemeinde muss regelmäßig sowohl beim Abschluss von Finanzgeschäften als auch während der Lauf-
zeiten überprüft werden, ob ein unzulässiger Sachverhalt vorliegt. Die Gliederung des örtlichen Zins- und Schul-
denmanagements in getrennte eigenständige Verantwortungsbereiche, z. B. „Geschäftsabschluss“, „Überwa-
chung und Kontrolle“ und „Gesamtleitung“, sowie die getrennt davon vorzunehmende buchungstechnische Erfas-
sung in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung unterstützt dabei ein ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln.  
 
 
2.1.7.5 Die Zinsfestschreibung bei Krediten zur Liquiditätssicherung 
 
Vor dem Hintergrund einer Haushaltslage, die eine Zurückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung durch die 
Gemeinde nicht zulässt, kann die Gemeinde für einen Teil der Liquiditätskredite eine längerfristige mehrjährige 
Zinsfestschreibung mit den Kreditgebern vereinbaren. Als sachlich vertretbar wird eine Zinsfestschreibung für die 
Dauer bis zu zehn Jahren für höchstens die Hälfte des Volumens der zum Stichtag 31. Dezember 2010 beste-
henden Liquiditätskredite angesehen (vgl. Nr. 3 des Runderlasses des Innenministerium „Kredite und kreditähnli-
che Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV)“ vom 09.06.2006; SMBl. NRW. 652).  
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Die Gemeinde hat insbesondere in ihrer mittelfristigen Finanzplanung nachzuweisen, dass aus haushaltswirt-
schaftlichen Gründen eine vorzeitige Tilgung der Liquiditätskredite nicht in Betracht kommt, wenn sie von der 
Möglichkeit Gebrauch machen will, Zinsvereinbarungen über eine mehrjährige Laufzeit abzuschließen. In diesem 
Runderlass wird außerdem zugelassen, dass für ein weiteres Viertel des stichtagsbezogenen Kreditvolumens 
eine Zinsfestschreibung bis zu fünf Jahren - unter Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde - vereinbart werden darf. 
Die jeweiligen Anteile dürfen dabei nicht wesentlich überschritten werden.  
 
Diese mehrjährige Zinsbindung führt zudem zu einer längeren Laufzeit der Kredite zur Liquiditätssicherung, ob-
wohl diese Kredite von ihrem Zweck her nur kurzfristige Kredite sind und ihre Laufzeit deshalb regelmäßig unter 
einem Jahr liegen sollte. Die getroffene Regelung gilt jedoch nicht für Kredite zur Liquiditätssicherung, die von der 
Gemeinde nach dem 1. Januar 2011 aufgenommen wurden. 
 
 
2.1.8 Die Umschuldung und Kredite zur Liquiditätssicherung  
 
Unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach § 75 Absatz 1 GO NRW kann auch 
bei Krediten zur Liquiditätssicherung eine Umschuldung in Betracht kommen, wenn trotz kurzfristiger Laufzeiten 
die neuen Konditionen für die Gemeinde günstiger sind als die des abzulösenden Kredites. Die Gemeinde kann 
im Rahmen der Umschuldung einen neuen Vertrag mit dem Kreditgeber abschließen, sie kann aber auch den 
Kreditgeber wechseln. In diesen Fällen wird der Begriff „Umschuldung“ als Begründung einer neuen Kreditver-
pflichtung der Gemeinde zur Begleichung einer bestehenden Kreditverpflichtung verstanden. Daher wird durch 
eine Umschuldung i.d.R. auch das Volumen der Verbindlichkeiten der Gemeinde nicht verändert, sondern es 
werden lediglich die Kreditkonditionen angepasst.  
 
Die Umschuldung eines Kredites zur Liquiditätssicherung kann jedoch nicht auf die Vorschrift des § 86 GO NRW 
gestützt werden. Durch den in der Vorschrift bestehenden Regelungszusammenhang mit der haushaltsrechtli-
chen Vorgabe, dass von der Gemeinde Kredite nur für Investitionen aufgenommen werden dürfen, bedeutet die 
Umschuldung im Sinne des § 86 GO NRW, die Ablösung eines Kredites für Investitionen durch die Aufnahme 
eines neuen Kredites für Investitionen.  
 
Diese Sachlage schließt für die Gemeinden ein, dass die Umwandlung eines zu tilgenden Kredites zur Liquidi-
tätssicherung in einen langfristigen Kredit oder einen Annuitätenkredit nicht zulässig ist, denn ein solcher Vorgang 
steht nicht mit dem Begriff „Umschuldung“ im Sinne des § 86 GO NRW in Einklang. In Sonderfällen aber, in de-
nen die Gemeinde ausschließlich zur vorübergehenden Finanzierung einer Investition einen kurzfristigen Kredit 
aufgenommen hat (Zwischenfinanzierung), weil z. B. ein günstiges Kreditangebot bestand, kann ein solcher zu 
tilgender Kredit auch in einen langfristigen Kredit oder einen Annuitätenkredit umgewandelt werden.  
 
Ein für einen solchen Zweck aufgenommener kurzfristiger Kredit ist nur hinsichtlich seiner Laufzeit, aber nicht 
wegen seines Zweckes mit einem Kredit zur Liquiditätssicherung vergleichbar. Der zur Finanzierung von ge-
meindlichen Investitionen aufgenommene kurzfristige Kredit stellt daher von Anfang an haushaltsrechtlich einen 
Kredit dar, denn die Einzahlungen aus seiner Aufnahme dienen der haushaltsmäßigen Deckung von investiven 
Auszahlungen. Die Kreditaufnahme dient daher nicht dem allgemeinen Zweck, fällige Auszahlungen der Gemein-
de zu ermöglichen. Diese Sachlage bedeutet, dass es für die Aufnahme eines solchen kurzfristigen Kredites einer 
geltenden Kreditermächtigung nach § 86 GO NRW bedarf und die Aufnahme dieses Kredites nicht unter die 
Höchstbetragsgrenze der Kredite zur Liquiditätssicherung in der gemeindlichen Haushaltssatzung fällt.  
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2.2 Zu Satz 2 (Geltungsdauer der Ermächtigung in der Haushaltssatzung): 
 
2.2.1 Die Geltung im Haushaltsjahr 
 
Die vom Rat der Gemeinde in der Haushaltssatzung für das betreffende Haushaltsjahr ausgesprochene Ermäch-
tigung, zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen die notwendigen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem 
in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 3 GO NRW) aufnehmen, soweit 
dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, würde wegen der Geltungsdauer der Haushaltssatzung für das 
betreffende Haushaltsjahr nur für diesen Zeitraum gelten (vgl. § 78 Absatz 3 und 4 GO NRW).  
 
Durch die Vorschrift wird die Geltungsdauer dieser Ermächtigung jedoch erweitert, denn sie soll über das Haus-
haltsjahr hinaus bis zum Erlass bzw. dem In-Kraft-Treten der neuen Haushaltssatzung gelten. Damit wurde keine 
jahresbezogene Beschränkung der Ermächtigung auf eine bestimmte Anzahl von Folgejahren des Haushaltsjah-
res festgelegt, wie sie bei der Kreditermächtigung (vgl. § 86 Absatz 2 GO NRW) und bei den Verpflichtungser-
mächtigungen ausdrücklich bestehen. 
 
Der satzungsrechtliche Höchstbetrag innerhalb der Haushaltssatzung, der im Rahmen des Budgetrechts des 
Rates festgesetzt wird, beinhaltet die Ermächtigung für die gemeindliche Verwaltung, jeweils bei Bedarf die not-
wendigen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu diesem Betrag aufzunehmen. Dieser Betrag darf nicht über-
schritten werden. Die einzelnen Kreditaufnahmen sind jedoch nur dann nominal zusammenzurechnen, wenn sie 
sich zeitlich überschneiden. Diese Vorgabe gilt auch dann für die Gemeinde, wenn von ihr nicht Kredite zur Liqui-
ditätssicherung aufgenommen worden sind, sondern die von den Banken eingeräumten Überziehungs- oder 
Kontokorrentkredite in Anspruch genommen wurden. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für 
gemeindliche Liquiditätskredite stellt deshalb die Höchstgrenze für die Verstärkung von Zahlungsmitteln dar.  
 
 
2.2.2 Die Geltung nach Ablauf des Haushaltsjahres 
 
2.2.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
In der gemeindlichen Praxis lässt es sich aus unterschiedlichen Gründen nicht immer vermeiden, dass die Haus-
haltssatzung der Gemeinde erst nach Beginn des Haushaltsjahres erlassen wird. Die Gemeinde muss aber 
grundsätzlich dafür Sorge tragen, dass die Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr so rechtzeitig vorberei-
tet wird, damit sie mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft treten kann, denn sie hat nach § 78 Absatz 1 GO NRW 
jährlich eine Haushaltssatzung aufzustellen. In solchen Fällen, also in der Zeit vom Beginn des neuen Haushalts-
jahres bis zum Erlass bzw. dem In-Kraft-Treten der Haushaltssatzung, muss die Gemeinde gleichwohl ihre recht-
lichen Zahlungsverpflichtungen im Rahmen ihrer Aufgaben erfüllen. Dieser zahlungsbezogene Zweck beeinflusst 
die Geltungsdauer, denn die Liquiditätskredite dienen nicht der haushaltsmäßigen Deckung. 
 
In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft unter Beachtung der 
Bestimmungen des § 82 GO NRW auszuführen. Darüber hinaus gelten bestimmte Festlegungen der Haushalts-
satzung des abgelaufenen Haushaltsjahres als eigenständige Ermächtigungen für das neue Haushaltsjahr weiter, 
denn diese beruhen nicht auf der gesetzlichen Vorschrift über die gemeindliche Haushaltssatzung, sondern auf 
eigenständigen haushaltsrechtlichen Regelungen, z. B. die Festlegung über den Höchstbetrag für die Aufnahme 
von Krediten zur Liquiditätssicherung (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW).  
 
Diese Vorschrift sieht vor, dass die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in der 
gemeindlichen Haushaltssatzung (Höchstbetrag) über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Erlass einer neuen 
Haushaltssatzung weiter gilt. Am Ende eines Haushaltsjahres noch bestehende Kredite zur Liquiditätssicherung 
sind dabei in den Höchstbetrag des folgenden Haushaltsjahres einzubeziehen. Eine über das ursprüngliche 
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Haushaltsjahr hinaus geltende Ermächtigung kann jedoch nur dann noch in Anspruch genommen werden, soweit 
sie nicht vollständig im abgelaufenen Haushaltsjahr benötigt worden ist.  
 
Es ist deshalb einerseits möglich, noch weitere Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen, bis der satzungs-
rechtlich festgesetzte Höchstbetrag ausgeschöpft ist. Andererseits dürfen auf dieser (noch nicht ausgeschöpften) 
Ermächtigungsgrundlage so lange noch Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden, bis die neue 
Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr erlassen worden ist. Die vom Rat beschlossene gemeind-
liche Haushaltssatzung entfaltet erst mit ihrer Bekanntmachung die notwendige Bindung an die in der Satzung 
getroffenen Festlegungen, z. B. auch hinsichtlich des Höchstbetrages der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in 
Anspruch genommen werden dürfen (vgl. § 78 Absatz 2 und § 80 Absatz 5 GO NRW). 
 
 
2.2.2.2 Die Veränderung des Höchstbetrages 
 
In einem Haushaltsjahr, in dem noch keine Haushaltssatzung in Kraft getreten ist, kann sich ergeben, dass der 
aus dem Vorjahr weitergeltende Höchstbetrag in der Haushaltssatzung zur Aufnahme von Krediten zur Liquidi-
tätssicherung überschritten werden muss, weil der Höchstbetrag bereits ausgeschöpft ist. In solchen Fällen muss 
die Gemeinde gleichwohl Auszahlungen entsprechend ihren eingegangenen Zahlungsverpflichtungen an Dritte 
nachkommen. Zur Aufrechterhaltung der gemeindlichen Liquidität bzw. zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtun-
gen bedarf es dann einer Veränderung der noch geltenden haushaltsmäßigen Ermächtigung entsprechend dem 
entstandenen bzw. notwendigen Mehrbedarf.  
 
Ausgehend von der Zuständigkeit des Rates der Gemeinde, jährlich die gemeindliche Haushaltssatzung zu erlas-
sen, die den festgesetzten Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung enthält (vgl. § 78 
Absatz 2 Nummer 3 GO NRW), bedarf es zur Veränderung der noch geltenden haushaltsmäßigen Ermächtigung 
des abgelaufenen Haushaltsjahres ebenfalls der Beschlussfassung des Rates. Nach Ablauf des Haushaltsjahres 
ist die gemeindliche Haushaltssatzung jedoch nicht mehr in Kraft, denn diese Satzung gilt nur für das Haushalts-
jahr (vgl. § 78 Absatz 3 Satz 1 GO NRW). Die Veränderung des in der Haushaltssatzung enthaltenen Höchstbe-
trages kann daher auch nicht mehr durch eine Nachtragssatzung erfolgen. Sie darf auch nur innerhalb der Gel-
tungsdauer der gemeindlichen Haushaltssatzung, also bis zum Ablauf des betreffenden Haushaltsjahres be-
schlossen werden (vgl. § 81 Absatz 1 Satz 1 GO NRW).  
 
Die weitergeltende Ermächtigung über die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist nach Ablauf des 
Haushaltsjahres nicht mehr vom Status der gemeindlichen Haushaltssatzung abhängig. Sie stellt dann eine ei-
genständige haushaltsmäßige Ermächtigung auf gesetzlicher Grundlage dar, auch wenn der Höchstbetrag auf 
der Grundlage des Beschlusses des Rates über die gemeindliche (nicht mehr geltende) Haushaltssatzung des 
Vorjahres entstanden ist bzw. deren Bestandteil war. Die aber noch geltende Ermächtigung in Form des Höchst-
betrages zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung kann deshalb in der Zeit ihrer weiteren Geltung (bis 
zum Erlass einer neuen Haushaltssatzung) unter Beachtung des notwendigen Mehrbedarfs durch den Rat geän-
dert bzw. angepasst werden. Ein entsprechender Ratsbeschluss stellt deshalb auch keine satzungsrechtliche 
Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW dar. 
 
Die Anpassung der eigenständig bestehenden haushaltsmäßigen Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur 
Liquiditätssicherung (Höchstbetrag) kann in Ausnahmefällen auch durch eine Dringlichkeitsentscheidung nach § 
60 GO NRW erfolgen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen dafür bei der Gemeinde vorliegen. In der Zeit 
der Geltung der gemeindlichen Haushaltssatzung ist eine Veränderung des Höchstbetrages jedoch nur durch 
eine entsprechende Nachtragssatzung möglich (vgl. § 81 GO NRW).  
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§ 90 
Vermögensgegenstände 

 
(1) Die Gemeinde soll Vermögensgegenstände nur erwerben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-
lich ist oder wird. 
 
(2) 1Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten. 2Bei Geldanlagen ist auf eine 
ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag erbringen. 
 
(3) 1Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht 
braucht, veräußern. 2Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden. 
 
(4) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes gilt Absatz 3 sinngemäß. 
 
(5) Für die Verwaltung und Bewirtschaftung von Gemeindewaldungen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes 
und des Landesforstgesetzes. 
 
 
Erläuterungen zu § 90: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Gemeindliches Vermögen und Erfüllung der Aufgaben 
 
Das gemeindliche Vermögen dient der Erfüllung aller öffentlichen Aufgaben der Gemeinde. Es hat den Zweck, 
Leistungen und Nutzen für den Bürger zu erbringen und dient der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde im 
Sinne der Vorschrift des § 75 Absatz 1 GO NRW. Der Grundsatz der „Sicherung der Aufgabenerfüllung schließt 
die Verpflichtung der Gemeinde zum Erhalt ihrer Leistungsfähigkeit und damit des dafür benötigten Vermögens 
sowie der notwendigen Erträge im Haushaltsjahr als auch bezogen auf die Zukunft (auf Dauer) ein. Für die Ver-
mögenslage und deren Weiterentwicklung kommt es auf die Ergebnisse der jährlichen Haushaltswirtschaft der 
Gemeinde an. Die Sicherung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung soll auch dem Erhalt einer Vielzahl von 
Dienstleistungen der Gemeinde und damit dem Nutzen der örtlichen Gemeinschaft dienen. Bei der Beurteilung 
kommt es vielfach auf eine adressatenbezogene Betrachtung der Art und des Umfanges der gemeindlichen Auf-
gabenerfüllung an. 
 
Zum Vermögen der Gemeinde im haushaltsrechtlichen Sinn ist die Gesamtheit aller Sachen und Rechte zu zäh-
len, die der Gemeinde gehören oder zustehen oder deren wirtschaftlicher Eigentümer sie ist, sofern diese Güter 
nicht aufgrund ausdrücklicher Vorschriften gesondert zu behandeln sind, z. B. gemeindliches Sondervermögen 
nach dem im 9. Teil der Gemeindeordnung. Das gemeindliche Haushaltsrecht orientiert sich dabei am kaufmän-
nischen Begriff des Vermögensgegenstandes, für den es bisher keine gesetzliche Definition und keine einheitli-
che Begriffsbestimmung gibt (vgl. § 33 GemHVO NRW). Die Gemeinde muss grundsätzlich den Nachweis über 
eine ordnungsgemäße Verwaltung ihres Vermögens, über dessen Werterhaltung und über den Substanzverzehr 
im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses erbringen.  
 
Die Gemeinde muss ihr Vermögen so ausgestalten, dass die Erfüllung aller Aufgaben nicht beeinträchtigt wird. 
Die einzelnen Vermögensgegenstände stehen zwar zur Erfüllung bestimmter Aufgaben zur Verfügung, gleichwohl 
gehören diese Gegenstände noch zum allgemeinen Gemeindevermögen. Entsprechend ist auch von der Ge-
meinde zu bilanzieren. Eine ausschließliche Separierung zur Erledigung bestimmter gemeindlicher Verpflichtun-
gen ist daher nicht zulässig. Durch eine solche Maßnahme würden ggf. einzelne Vermögensgegenstände der 
allgemeinen Aufgabenerledigung der Gemeinde in unzulässiger Weise entzogen. Das Gemeindevermögen darf 
deshalb z. B. nicht in Gemeindegliedervermögen umgewandelt werden (vgl. § 99 Absatz 3 GO NRW). 
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Die Gemeinde hat daher ihr gesamtes Vermögen unter Berücksichtigung ihrer örtlichen Aufgabenerfüllung insge-
samt so zu verwalten, dass die Vermögensgegenstände durch die Bürgerinnen und Bürger entsprechend den 
vorgesehenen Zwecken genutzt werden können und die Gemeindefinanzen insgesamt gesund bleiben (vgl. § 10 
GO NRW). Die gemeindliche Haushaltswirtschaft sowie die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung erfordern 
daher bei der Gemeinde grundsätzlich ein geeignetes gemeindliches Vermögensmanagement, das entsprechend 
den örtlichen Bedürfnissen auszugestalten ist.  
 
 
2. Beschaffung und Veräußerung von Vermögen 
 
Die Nutzung gemeindlicher Vermögensgegenstände entsprechend den örtlichen Aufgaben beinhaltet auch die 
Beachtung der in der Vorschrift ausdrücklich enthaltenen Regelungen, dass die Gemeinde neue Vermögensge-
genstände nur erwerben soll, soweit diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind oder werden. Die Be-
schaffung von Vermögensgegenständen durch die Gemeinde muss daher immer aus der örtlichen Aufgabenerfül-
lung und den tatsächlich bestehenden Verhältnissen heraus veranlasst sein.  
 
Die Gemeinde hat außerdem ihre Vermögensgegenstände pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten, um die mit 
den zweckbestimmten Vermögensgegenständen die Erfüllung ihrer Aufgaben zu erreichen und zu sichern. Sie 
darf daher ihre Vermögensgegenstände nur dann veräußern, wenn die Gegenstände zur Erfüllung der gemeindli-
chen Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt werden. Insgesamt folgt daraus, dass sowohl bei der Be-
schaffung als auch bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen durch die Gemeinde stets ein konkreter 
Zusammenhang mit der gemeindlichen Aufgabenerfüllung oder ein Anlass daraus bestehen muss. Schwerwie-
gende Umstände können ggf. Abweichungen ein örtliches Abweichen von den Grundsätzen der Soll-Vorschrift 
rechtfertigen.  
 
Aus der weiteren Vorgabe der Vorschrift, dass die Gemeinde vorhandene Vermögensgegenstände in der Regel 
nur zu ihrem vollen Wert veräußert darf, ist im Umkehrschluss zu entnehmen, dass die Gemeinde bei einem 
Bedarf die benötigten Vermögensgegenstände grundsätzlich auch nicht zu einem Kaufpreis über ihrem Wert 
erwerben darf. Ein solcher Erwerbsvorgang ist auch unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten als nicht zulässig 
anzusehen. Unter Beachtung des Grundsatzes der wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung muss die 
Gemeinde in jedem Einzelfall den örtlich zulässigen Rahmen bestimmen und wahren.  
 
Eine unzulässige Abweichung davon könnte z. B. auch eine unzulässige Beihilfe oder Subventionen im Sinne des 
europäischen Rechts darstellen. Dazu gehört auch, dass nach Auffassung der EU die Veräußerung von bebauten 
oder unbebauten gemeindlichen Grundstücken erst nach einem hinreichend publizierten sowie allgemeinen und 
bedingungsfreien Bieterverfahren durchgeführt werden soll. Sofern dann eine Veräußerung durch die Gemeinde 
an den Meistbietenden oder einzigen Bieter erfolgt, geht die EU davon aus, dass dann dieser Vorgang einen 
Verkauf zum Marktwert darstellt und damit keine staatliche Beihilfe enthält. 
 
 
3. Die Bilanzierung des gemeindlichen Vermögens 
 
3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Das Haushaltsrecht für Gemeinden schreibt für den gemeindlichen Jahresabschluss eine Bilanz als umfassende 
Vermögensrechnung vor. In die gemeindliche Bilanz sind von der Gemeinde alle Vermögensgegenstände, die der 
gemeindlichen Aufgabenerfüllung dienen, einzubeziehen. Dabei wird entsprechend nach den von der Gemeinde 
getroffenen wirtschaftlichen Zwecksetzungen zwischen Vermögensgegenständen zum Gebrauch und Vermö-
gensgegenständen zum Verbrauch im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung unterschieden. Entspre-
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chend sind die gemeindlichen Vermögensgegenstände in der Bilanz der Gemeinde entweder im Anlagevermögen 
oder im Umlaufvermögen anzusetzen. Der Wert eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes stellt dabei kein 
Abgrenzungskriterium für den Ansatz in der gemeindlichen Bilanz dar. 
 
 
3.2 Die Bilanzierung des Anlagevermögens 
 
Als Anlagevermögen sind in der gemeindlichen Bilanz nur die Vermögensgegenstände anzusetzen, bei denen die 
Gemeinde mindestens der wirtschaftliche Eigentümer ist. Die gemeindlichen Vermögensgegenstände müssen 
zudem zum Gebrauch auf Dauer bestimmt sein, also dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen sol-
len. Zum gemeindlichen Anlagevermögen sind alle Vermögensgegenstände der Gemeinde zu zählen, deren 
Zweckbestimmung darin besteht, dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde über mehrere Jahre zu dienen und die 
von der Gemeinde nicht veräußert werden sollen. Die gemeindliche Bilanz zeigt im Bereich „Anlagevermögen“ 
folgende Struktur (vgl. Abbildung). 
 

 
Das Anlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz 

 
 

BILANZBEREICH 
 

BILANZPOSTEN 

Immaterielle Vermögensgegenstände (Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechten 

 
-  Grünflächen 
-  Ackerland 
-  Wald, Forsten 
-  Sonstige unbebaute Grundstücke 
 

 
Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

 
-  Kinder- und Jugendeinrichtungen 
-  Schulen 
-  Wohnbauten 
-  Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 
 

Infrastrukturvermögen 

 
-  Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 
-  Brücken und Tunnel 
-  Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und  
       Sicherheitsanlagen 
-  Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
-  Straßennetz mit Wegen, Plätzen und  
       Verkehrslenkungsanlagen 
-  Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
 

Sonstiges Sachanlagevermögen 

  
- Bauten auf fremdem Grund und Boden 
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
- Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
- Betriebs- und Geschäftsausstattung  
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 

Finanzanlagen 

 
- Anteile an verbundenen Unternehmen 
- Beteiligungen 
- Sondervermögen 
- Wertpapiere des Anlagevermögens  
- Ausleihungen 
 

Abbildung 113 „Das Anlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz“ 
 
Das Anlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz ist von der Gemeinde so zu gliedern, dass die Arten und die 
Werte der Vermögensgegenstände offen gelegt werden (vgl. § 41 Absatz 3 GemHVO NRW). 
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3.3 Die Bilanzierung des Umlaufvermögens 
 
Die Vermögensgegenstände, die von der Gemeinde zur kurzfristigen Nutzung und zum Verbrauch vorgesehen 
sind, hat die Gemeinde in ihrer Bilanz im Umlaufvermögen anzusetzen. Die Bewertung dieser Vermögensgegen-
stände ist dabei nach dem strengen Niederstwertprinzip vorzunehmen. Unter dem Umlaufvermögen sind auch 
gemeindliche Vermögensgegenstände anzusetzen, die bei einer auf Dauer ausgerichteten Zwecksetzung dem 
gemeindlichen Anlagevermögen zuzuordnen wären. Solche Vermögensgegenstände sollen dann nicht mehr dem 
Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen und sind deshalb dann vielfach von der Gemeinde konkret zur Veräuße-
rung vorgesehen. Gemeindliche Grundstücke, die nur zum Zwecke der Veräußerung von der Gemeinde gehalten 
werden, sind ebenfalls dem Umlaufvermögen zuzuordnen, auch wenn sie aufgrund ihrer Eigenart i.d.R. dem 
Anlagevermögen zuzuordnen, z. B. Grundstücke in Baugebieten und Gewerbegebieten. Zu den Bilanzposten des 
gemeindlichen Umlaufvermögens gehören die folgenden Posten (vgl. Abbildung). 
 

 
Das Umlaufvermögen in der gemeindlichen Bilanz 

 
 

BILANZBEREICH 
 

BILANZPOSTEN 

Vorräte 

 
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, 
- Geleistete Anzahlungen, 
 

Öffentlich-rechtliche Forderungen 
und 

Forderungen aus Transferleistungen 

 
- Gebühren, 
- Beiträge, 
- Steuern, 
- Forderungen aus Transferleistungen, 
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, 
 

Privatrechtliche Forderungen 

 
- gegenüber dem privaten Bereich, 
- gegenüber dem öffentlichen Bereich, 
- gegen verbundene Unternehmen, 
- gegen Beteiligungen, 
- gegen Sondervermögen, 
 

 
Sonstige Vermögensgegenstände 

 
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

 
Wertpapiere des Umlaufvermögens 

 
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

 
Liquide Mittel 

 
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

Abbildung 114 „Das Umlaufvermögen in der gemeindlichen Bilanz“ 
 
 
3.4 Die bilanziellen Wirkungen der Vermögensveräußerung 
 
Die Gemeinde erwirbt nicht nur Vermögensgegenstände zur Aufgabenerledigung oder stellt solche Gegenstände 
her, sondern veräußert auch Vermögensgegenstände, sofern diese von der Gemeinde nicht mehr benötigt wer-
den. In solchen Fällen muss sich die Gemeinde ein Gesamtbild über die tatsächlichen Verhältnisse einschließlich 
des Wertes des betreffenden Vermögensgegenstandes einschließlich des Zeitpunktes des Abgangs verschaffen, 
bevor sie diesen Vermögensgegenstand nicht mehr bilanziert. Zu diesem gemeindlichen Vorgang gehört auch, 
den für den Vermögensgegenstand erzielten Veräußerungserlös zu vereinnahmen und entsprechend den Aus-
weis der liquiden Mittel zu erhöhen und zu prüfen, ob ggf. ein aus der Finanzierung des Vermögensgegenstandes 
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gebildeter Sonderposten auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz aufzulösen ist. Die Gemeinde hat in sol-
chen Fällen die notwendigen Buchungen vorzunehmen, damit der gemeindliche Jahresabschluss ein zutreffen-
des Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde vermitteln kann.  
 
 
4. Die vermögensbezogenen Risiken 
 
Das gemeindliche Vermögen dient der Erfüllung aller öffentlichen Aufgaben der Gemeinde. Es hat den Zweck, 
Leistungen und Nutzen für den Bürger zu erbringen und dient der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde. Der 
Grundsatz „Sicherung der Aufgabenerfüllung" schließt dabei die Verpflichtung der Gemeinde zum Erhalt ihrer 
Leistungsfähigkeit ein. Sie muss deshalb Risiken, die sich auf das gemeindliche Vermögen auswirken können, 
bezogen auf die Zukunft (auf Dauer) möglichst zu vermeiden. Bei der Beurteilung der gemeindlichen Vermögens-
lage sind z. B. von der Gemeinde auch die folgenden Risiken in die örtliche Betrachtung und Bewertung einzube-
ziehen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Risiken bei gemeindlichem Vermögen 

 
 

RISIKOART 
 

INHALTE 

Ausfallrisiko 

 
Als Ausfallrisiko kann ein Risiko für die Gemeinde be-
zeichnet werden, wenn ein Vertragspartner der Gemeinde 
bei einem Geschäft mit der Gemeinde einen Verlust für 
die Gemeinde verursacht, weil dieser z. B. seine Ver-
pflichtungen gegenüber der Gemeinde nicht vollständig 
erfüllt. 
 

Liquiditätsrisiko 

 
Als Liquiditätsrisiko kann ein Risiko für die Gemeinde 
bezeichnet werden, wenn ein Dritter als Schuldner der 
Gemeinde nicht in der Lage ist, der Gemeinde die zuge-
sagten Zahlungsmittel wie vereinbart zur Verfügung zu 
stellen. 
 

 
Preisrisiko 

 

 
Als Preisrisiko kann ein Risiko für die Gemeinde bezeich-
net werden, wenn sich die Aufwendungen und Erträge 
oder die Kosten der Gemeinde aufgrund von Schwankun-
gen der Marktpreise verändern. 
 

Währungsrisiko 

 
Als Währungsrisiko kann ein Risiko für die Gemeinde 
bezeichnet werden, wenn sich die Ansprüche oder Ver-
pflichtungen der Gemeinde aufgrund von Änderungen der 
Wechselkurse verändern. 
 

Zinsänderungsrisiko 

 
Als Zinsänderungsrisiko kann ein Risiko für die Gemeinde 
bezeichnet werden, wenn sich die Zinserträge oder die 
Zinsaufwendungen der Gemeinde aufgrund von Schwan-
kungen der Marktzinsen verändern. 
 

Abbildung 115 „Die Risiken bei gemeindlichem Vermögen“ 
 
Im Rahmen des gemeindlichen Vermögensmanagements hat daher die Gemeinde durch eine ausreichende 
Sorgfalt dem Auftreten von Risiken beim Abschluss und der Ausführung von vermögenswirksamen Geschäften 
durch eine sachgerechte Überwachung und Kontrolle entgegen zu wirken. 
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5. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung (GOF) 
 
Die Gemeinde nimmt im Rahmen der Verwaltung des gemeindlichen Vermögens, insbesondere bei der Verwal-
tung des gemeindlichen Kapitals vielfach Beratungsleistungen Dritter in Anspruch, z. B. bei gemeindlichen Geld-
anlagen. In diesem Zusammenhang ist nicht nur die haushaltsrechtliche Vorschrift zu beachten, dass bei Geldan-
lagen auf eine ausreichende Sicherheit zu achten ist und diese einen angemessenen Ertrag erbringen sollen (vgl. 
§ 90 Absatz 2 Satz 2 GO NRW). Die Gemeinde hat auch im Rahmen einer angemessenen Liquiditätsplanung 
darauf zu achten, dass die angelegten Finanzmittel für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein müssen (vgl. § 89 
Absatz 1 GO NRW).  
 
Die Grundsätze bzw. Qualitätsstandards, die seitens der Finanzplaner bestehen, sollten im Rahmen der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft ebenfalls eine ausreichende Beachtung finden. Die „Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Finanzplanung“ (GOF) sind dabei keine Vorschriften. Sie sind als Empfehlungen konzipiert, die als Hilfestel-
lung bei Finanzgeschäften dienen sollen. Sie wurden von der Deutschen Gesellschaft für Finanzplanung e.V. 
entwickelt und werden vom Deutschen Verband Financial Planner e.V. (DEVFP) mitgetragen. Die Grundsätze 
werden nachfolgend vorgestellt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung (GOF) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Grundsatz der  
Vollständigkeit 

 
Nach diesem Grundsatz sind die relevanten Kundendaten zu erfas-
sen und zu analysieren. Dazu zählen Vermögenswerte und Schul-
den, die Einnahmen und Ausgaben sowie die persönlichen Ziele 
(Zielsystem). 
 

Grundsatz der  
Vernetzung 

 

 
Nach diesem Grundsatz sind alle Wirkungen und Wechselwirkun-
gen der Vermögenswerte und Schulden, der Einnahmen und Aus-
gaben unter Beachtung der rechtlichen, persönlichen, steuerlichen 
und volkswirtschaftlichen Faktoren zu berücksichtigen. 
 

Grundsatz der  
Individualität 

 
Nach diesem Grundsatz ist der einzelne Kunde mit seinem persön-
lichen Umfeld, seinen Zielen und Bedürfnissen in den Mittelpunkt 
der Finanzplanung zu stellen. Dabei sind Verallgemeinerungen zu 
vermeiden. 
 

Grundsatz der  
Richtigkeit 

 
Nach diesem Grundsatz ist die Finanzplanung nach dem jeweiligen 
aktuellen Gesetzgebungsstand und im Grundsatz fehlerfrei durch-
zuführen. Die Planungen müssen plausibel sein und den allgemein 
anerkannten Verfahren der Planungsrechnung entsprechen. 
 

Grundsatz der  
Verständlichkeit 

 
Nach diesem Grundsatz muss die Finanzplanung einschließlich 
ihrer Ergebnisse so präsentiert werden, dass der Kunde sie versteht 
und nachvollziehen kann sowie seine im Rahmen des Auftrags 
gestellten Fragen beantwortet erhält. 
  

Grundsatz der  
Dokumentationspflicht 

 
Nach diesem Grundsatz ist der Finanzplan einschließlich der Prä-
missen und Ergebnisse schriftlich oder in digitaler Form zu doku-
mentieren und dem Kunden zur Verfügung zu stellen. 
 

Einhaltung  
der Berufsgrundsätze 

 
Nach diesem Grundsatz hat ein Finanzplaner die für ihn geltenden 
Berufsgrundsätze, z.B. Integrität, Vertraulichkeit, Objektivität, Neut-
ralität, Kompetenz und Professionalität, zu beachten. 
 

Abbildung 113 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung (GOF)“ 
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Ein wichtiger Zweck ist dabei, dass im Rahmen der Erarbeitung des kundenbezogenen umfassenden Finanz-
plans und der Handlungsempfehlungen die Ergebnisse auf vorzunehmenden Analysen und ggf. auf fortgeschrie-
benen Ist- und Planwerten beruhen sollen. Eine qualitative Beurteilung aktiver und passiver Beteiligungen ein-
schließlich des Liquiditätsstatus gehört dabei untrennbar dazu.  
 
 
6. Die Schriftform bei der Abgabe von Erklärungen 
 
Der Erwerb von Vermögensgegenständen durch die Gemeinde zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben erfor-
dert eine vertragliche Vereinbarung, in der sich die Gemeinde zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet. Bei ande-
ren vermögenswirksamen Geschäften der Gemeinde, z. B. Kapitalanlage, Veräußerung von Vermögensgegen-
ständen, die von der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht benötigt werden, die Über-
lassung der Nutzung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes an einen Dritten, verpflichtet sich die Ge-
meinde ebenfalls gegenüber einem Dritten. Derartige gemeindliche Verpflichtungserklärungen bedürfen der 
Schriftform (vgl. § 64 Absatz 1 GO NRW).  
 
Mit dieser gesetzlichen Vorgabe werden die Zwecke verfolgt, dass die Gemeinde sich Klarheit über den Inhalt der 
neuen Verpflichtung verschafft und die interne Entscheidungszuständigkeit klärt, um dadurch die Gemeinde vor 
übereilten Erklärungen zu schützen. Die Vereinbarungen bzw. Erklärungen, durch welche die Gemeinde ver-
pflichtet werden soll, sind i.d.R. vom Bürgermeister oder dem allgemeinen Vertreter und einem vertretungsbe-
rechtigten Bediensteten zu unterzeichnen, soweit es sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung han-
delt. Außerdem ist zu beachten, dass Erklärungen der Gemeinde, die nicht den Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung entsprechen, nicht die Gemeinde binden. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Erwerb von Vermögensgegenständen): 
 
1.1 Die Inhalte und Zwecke der Vorschrift 
 
Die Gemeinde soll Vermögensgegenstände nur erwerben, soweit diese Gegenstände zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlich sind oder werden. Sie ist grundsätzlich in ihrer Entscheidung frei, ob und welche Vermögensge-
genstände erworben werden sollen. Dieses Wahlrecht wird jedoch durch den Gesichtspunkt der Sicherung der 
stetigen Aufgabenerfüllung begrenzt (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). Die Gemeinde soll daher kein Vermö-
gen erwerben, um ihren Bestand zu vergrößern, um Erträge oder um Gewinne bei einer Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen zu erzielen.  
 
Bei einem geplanten Vermögenserwerb der Gemeinde muss deshalb stets ein konkreter Zusammenhang mit der 
gemeindlichen Aufgabenerfüllung bestehen oder hergestellt werden. Sofern die Gemeinde dagegen Schenkun-
gen erhält, kann ein großzügiger Maßstab angelegt werden. Bei allen Erwerbsvorgängen sollte wegen der von 
der Gemeinde zu tragenden Folgekosten ihre haushaltswirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht außer Betracht 
bleiben. Es sollte bei einem Erwerb von Vermögensgegenständen auch die Frage beantwortet werden, ob der 
Besitz des Vermögensgegenstandes es der Gemeinde wert ist, dass ggf. die künftigen Aufwendungen die mögli-
chen Erträge aus dem neuen Besitz übersteigen.  
 
Die Regelungen über den gemeindlichen Vermögenserwerb sind dabei als Soll-Vorschrift ausgestaltet worden. 
Abweichungen von dieser Vorschrift sind daher möglich, wenn gewichtige Umstände vor Ort vorliegen, die eine 
Ausnahme rechtfertigen. Unerheblich ist dabei, ob der Erwerb entgeltlich oder unentgeltlich durch die Gemeinde 
erfolgen soll.  



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 90 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 689 

 
 
1.2 Der Begriff „erforderlich“ 
 
Der haushaltswirtschaftliche Begriff „erforderlich“, der in der Vorschrift verwendet wird, ist von der Gemeinde im 
Sinne ihrer Aufgabenerfüllung und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse auszulegen und anzuwen-
den. Er beinhaltet im Grundsatz eine vorherige Prüfung der Gemeinde, ob und wann der zur Anschaffung vor-
gesehene Vermögensgegenstand voraussichtlich für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde benötigt wird, z. B. 
unmittelbar im Haushaltsjahr oder erst in künftigen Jahren.  
 
Die Vorschrift legt für eine solche Prüfung vor Ort keine besonderen Rahmenbedingungen fest. Als Ausgangs-
lage zum Gebrauch des Begriffes bietet sich eine örtlich geprägte vergleichende Betrachtung und Bewertung 
an. Die Gemeinde sollte beurteilen, ob zwischen dem für die gemeindliche Aufgabenerfüllung vorhandenen 
Vermögen und dem dafür notwendigen Vermögen eine Differenz besteht. In solchen Fällen könnte dann bei 
einem entsprechenden örtlichen Bedarf und ggf. noch weiteren Faktoren der Erwerb eines geeigneten Vermö-
gensgegenstandes als „betriebsnotwendig“ im haushaltswirtschaftlichen Sinne sowie im Sinne der gemeindli-
chen Aufgabenerfüllung von der Gemeinde bewertet werden.  
 
Es bedarf dabei einer abschließenden Beurteilung durch die Gemeinde, ob der Erwerb eines neuen Vermö-
gensgegenstandes objektiv sachgerecht ist oder andere Umstände vorliegen, die den Erwerb für die Nutzung im 
Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung begründen. Ein gemeindlicher Vermögensgegenstand kann z. B. 
wegen einer neuen gemeindlichen Aufgabe oder aufgrund einer Änderung in der Form der gemeindlichen Auf-
gabenerledigung von der Gemeinde zu erwerben sein. Die Gemeinde hat den Begriff „erforderlich“ sachgerecht 
auszulegen und anzuwenden sowie in der Sache eigenverantwortlich zu entscheiden. 
 
 
1.3 Der Ansatz der gemeindlichen Vermögensgegenstände 
 
1.3.1 Die Bilanz als Vermögensrechnung 
 
Die Bilanz der Gemeinde ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzie-
rungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung und ein we-
sentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungswesens im NKF. Sie müssen daher einheitlich gegliedert sein. 
Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Wer-
ten angesetzt (Aktivierung). Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Auf der Passivseite 
der Bilanz werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde und ihr Eigenkapital gezeigt (Passivierung). Dadurch wird 
die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des Vermögens offengelegt und dokumentiert. Die Gliederung der Bilanz 
erfolgt sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite nach Fristigkeiten.  
 
 
1.3.2 Der Vermögensausweis in der Bilanz 
 
Die Gemeinde hat einen Vermögensgegenstand in die Bilanz aufzunehmen, wenn sie mindestens das wirtschaft-
liche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist (vgl. § 33 GemHVO NRW). Die bilanzielle 
Zuordnung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes zum Anlagevermögen oder zum Umlaufvermögen 
hängt auch von der Zweckbestimmung bzw. von der Art des Vermögensgegenstandes sowie vom Willen der 
Gemeinde ab, wie der Vermögensgegenstand im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung genutzt werden 
soll. Dem Anlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz sind nur die Vermögensgegenstände zuzuordnen, die 
von der Gemeinde dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen (vgl. § 33 Ab-
satz 1 GemHVO NRW). Gemeindliche Vermögensgegenstände, die von der Gemeinde zum Verbrauch vorgese-
hen sind, sind in der Bilanz im Umlaufvermögen anzusetzen. 
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1.3.3 Der Wertansatz von Vermögensgegenständen 
 
Bei der Frage der Höhe des Wertansatzes für Vermögensgegenstände in der gemeindlichen Bilanz muss geklärt 
werden, in welchen Werten in Geldeinheiten die Gegenstände unter den betreffenden Bilanzposten anzusetzen 
sind. Bei neuen Vermögensgegenständen muss die Gemeinde die Anschaffungs- oder Herstellungskosten ermit-
teln, die für den Wertansatz die Höchstgrenze darstellen, weil bei der Bilanzierung von gemeindlichen Vermö-
gensgegenständen das Anschaffungskostenprinzip zu beachten ist (vgl. § 33 GemHVO NRW).  
 
Die gemeindlichen Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die von der Gemeinde geleistet werden, um 
einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie 
dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die 
Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Von den Anschaffungskosten sind Minderungen des 
Anschaffungspreises abzusetzen. Die Begriffe „Anschaffungskosten“ und „Herstellungskosten“ können wie nach-
folgend aufgezeigt differenziert werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Anschaffungskosten und Herstellungskosten  

 
 

Herstellungskosten 
 

 
Anschaffungskosten 

 
Herstellungs- 
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Abbildung 117 „Die Anschaffungskosten und Herstellungskosten“ 
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde einen in ihrer Bilanz anzusetzenden Vermögensgegenstand selbst herge-
stellt hat, sind unter den gemeindlichen Herstellungskosten die Aufwendungen der Gemeinde zu verstehen, die 
durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögens-
gegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche 
Verbesserung entstehen. Zu den Herstellungskosten gehören auch die notwendigen Materialkosten, die Ferti-
gungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. In die Herstellung dürfen auch die notwendigen Materialge-
meinkosten und Fertigungsgemeinkosten einbezogen werden. 
 
 
1.3.4 Die Überprüfung der tatsächlichen Verhältnisse 
 
Für die Aktivierung eines Vermögensgegenstandes in der gemeindlichen Bilanz nach wirtschaftlichen Gesichts-
punkten muss sich die Gemeinde ein Gesamtbild über die tatsächlichen Verhältnisse bezüglich des betreffenden 
Vermögensgegenstandes verschaffen. Ein Bedarf dafür kann dann entstehen, wenn beim Erwerb eines Vermö-
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gensgegenstandes durch die Gemeinde noch ein Eigentumsvorbehalt des Veräußerers besteht, z. B. bei Siche-
rungsgeschäften, bei der Grundstücksübertragung sowie bei anderen Gegebenheiten.  
 
In den Fällen, in denen sich bestehende Zweifel nicht ausräumen lassen, ob die Gemeinde als wirtschaftlicher 
Eigentümer eines Vermögensgegenstandes anzusehen ist, soll der Aktivierung des betreffenden Vermögensge-
genstandes beim rechtlichen Eigentümer der Vorzug gegeben werden. Zur Beurteilung des wirtschaftlichen Ei-
gentums können ggf. die Regelungen des Bilanzsteuerrechts auch als Hilfestellung herangezogen werden. Ins-
besondere bei Leasinggeschäften und ÖPP-Modellen muss der örtlichen Festlegung „der Vermögensgegenstand 
steht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde“ eine genaue Analyse der Gemeinde vorausgehen, in die auch 
die vorgesehene Vertragsgestaltung einzubeziehen ist. 
 
 
1.4 Der Vermögenserwerb durch Tauschgeschäfte 
 
Die Gemeinde kann neue oder gebrauchte Vermögensgegenstände für ihre Aufgabenerfüllung auch durch 
Tauschgeschäfte mit Dritten erwerben. Sie muss vor der Abwicklung solcher Geschäfte prüfen, ob die zu erwer-
benden Vermögensgegenstände zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben erforderlich sind oder werden. Bei 
abzugebenden Vermögensgegenständen ist zu prüfen, ob diese nicht mehr für die gemeindliche Aufgabenerfül-
lung benötigt werden (vgl. § 90 Absatz 1 und 3 GO NRW). Bei nicht mehr benötigten Vermögensgegenständen 
darf die Gemeinde diese i.d.R. nur zu ihrem vollen Wert abgeben (vgl. § 90 Absatz 3 Satz 2 GO NRW).  
 
Die Gemeinde soll daher eine Wertermittlung bei dem abzugebenden und dem zu erwerbenden Vermögensge-
genstandes vornehmen, um die notwendige Gleichwertigkeit des vorgesehenen Tauschgeschäftes beurteilen zu 
können. Bei einem im Eigentum der Gemeinde befindlichen und abzugebenden Vermögensgegenstand kann 
dessen bilanzierter Buchwert einen Einstieg oder einen Anhaltspunkt für die gemeindliche Wertermittlung bieten. 
Die Gemeinde soll daher bei ihren Tauschgeschäften prüfen, ob der Buchwert des abzugebenden Vermögensge-
genstandes dem Wert des übernommenen Vermögensgegenstandes entspricht und ggf. in welcher Art und in 
welchem Umfang möglicherweise Abweichungen bestehen. Ein bilanzierter Buchwert kann dabei eine Wertunter-
grenze für den ohne Zahlungen zu erwerbenden Vermögensgegenstand darstellen.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Verwaltung des gemeindlichen Vermögens): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Erhaltung des Vermögensstatus): 
 
2.1.1 Die Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Vermögensgegenstände 
 
Die Vermögensgegenstände sind von der Gemeinde pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten. Sie sind so zu 
verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben (vgl. § 10 GO NRW). Das Ziel ist es dabei, die gemeindli-
chen Vermögensgegenstände in einem funktionsfähigen Zustand zu erhalten, sodass ihr Einsatz und ihr Nutzen 
für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde gesichert sind. Diese Vorgaben erfordern von der Gemeinde, einerseits 
eine laufende Unterhaltung ihrer Vermögensgegenstände in einem Umfang durchzuführen, der zur Erhaltung der 
Funktionsfähigkeit der einzelnen Vermögensgegenstände und deren Nutzung sachgerecht und notwendig ist. Sie 
erfordern unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse ggf. ein Gesamtkonzept, bei dem auch die im Einzel-
nen festgelegten Nutzungsdauern der gemeindlichen Vermögensgegenstände sowie die weitere Entwicklung der 
Gemeinde von erheblicher Bedeutung sind.  
 
Aus der ausdrücklichen Vorgabe für die Gemeinde, ihre Vermögensgegenstände „pfleglich und wirtschaftlich zu 
verwalten“ ist die Verpflichtung der Gemeinde zu entnehmen, soweit es möglich ist, auf eine nutzbringende Ver-
waltung der Vermögensgegenstände sowie auf nutzbare Vermögensgegenstände zu achten, bei der auch deren 
technischer Zustand im Sinne des Aufgabenzwecks ausreichend zu berücksichtigen ist. Für gemeindliche Geld-
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anlagen sind diese Überlegungen grundsätzlich übertragbar, denn die ausreichende Sicherheit der Geldanlage 
geht der Ertragserzielung vor. Eine sachgerechte Verwaltung des gemeindlichen Vermögens erfordert daher 
auch, dass die Gemeinde ein geeignetes Controlling durchführt. Dazu kann es im Sinne des Haushaltsgrundsat-
zes "Wirtschaftlichkeit" geboten sein, auch langfristig wirkende Herausforderungen zu berücksichtigen und nicht 
nur die haushaltsjahrbezogenen notwendigen Maßnahmen abzuwägen, längstens im Zeitrahmen der mittelfristi-
gen Ergebnis- und Finanzplanung abzuwägen.  
 
 
2.1.2 Die Geltendmachung von Ansprüchen bei Vermögensschäden  
 
Die gemeindliche Vermögensverwaltung soll dazu beitragen, die Vermögensgegenstände im Sinne der gemeind-
lichen Aufgabenerfüllung nutzen zu können. Daraus lässt sich u.a. ableiten, dass die Gemeinde im Falle des 
Eintritts eines Vermögensschadens die Pflicht zur allgemeinen und der haushaltsmäßigen Sicherung der ge-
meindlichen Ansprüche bzw. möglicher Schadensersatzansprüche hat. Die Gemeinde hat deshalb eine Vorsorge 
betreiben, um bei einem Schadensereignis das sachlich Notwendige zur Fortführung der gemeindlichen Aufga-
benerfüllung veranlassen zu können. Bei eingetretenen Vermögensschäden ist daher mindestens von Prüfungs-
pflichten der Gemeinde auszugehen. 
 
Die Gemeinde soll den Schaden für die Gemeinde möglichst gering halten und daher ihr zustehende Ansprüche 
geltend machen. Sie soll nicht nur eine notwendige Instandsetzung oder Ersatzbeschaffung der betroffenen Ver-
mögensgegenstände veranlassen, sondern auch mögliche Haftungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber 
einem oder mehreren Dritten, ggf. auch gegenüber den eigenen Beschäftigten, prüfen und geltend machen. Eine 
Überprüfungspflicht kann z. B. auch dann entstehen, wenn die Gemeinde Kenntnisse über Schadensfälle in an-
deren Gemeinden erlangt und bei ihr vergleichbare Sachverhalte bestehen können. Die vermögensbezogene 
Vorschrift dient daher auch der Sicherung bestehender gemeindlicher Vermögensansprüche im Schadensfall.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Verwaltung von Geldanlagen): 
 
2.2.1 Allgemeine Anforderungen 
 
Die Gemeinde ist nach dieser Vorschrift verpflichtet, bei der Anlage von nicht unmittelbar benötigtem Kapital 
(Geldmitteln) auf eine ausreichende Sicherheit zu achten. Sie muss die möglichen Anlageformen auch danach 
auswählen, dass die gemeindlichen Kapitalanlagen einen angemessenen Ertrag erbringen sollen. In diesem 
Zusammenhang wird der Rahmen für gemeindliche Kapitalanlagen ebenso durch die Verpflichtung der Gemeinde 
zur Sicherstellung der Liquidität und zur angemessenen Liquiditätsplanung bestimmt (vgl. § 75 Absatz 6 und § 89 
Absatz 1 GO NRW). Das gemeindliche Kapital muss dabei jedoch nicht zwingend mündelsicher angelegt sein. Es 
ist in diesem Zusammenhang für die Gemeinde auch nicht verboten, im Rahmen der gemeindlichen Finanzge-
schäfte vertretbare Risiken einzugehen. Die möglichen Risiken müssen der Gemeinde bekannt, von ihr begrenzt 
werden und beherrschbar sein. Sie muss daher für die Anlage von Kapital vertretbare örtliche Rahmenbedingun-
gen schaffen. 
 
Dem Gesichtspunkt der Sicherheit ist bei gemeindlichen Kapitalanlagen immer ein Vorrang vor einem erzielbaren 
höheren Ertrag einzuräumen. Aus dieser Vorgabe folgt, dass von der Gemeinde grundsätzlich keine Finanzge-
schäfte getätigt werden dürfen, bei denen ein erhöhtes Risiko besteht, dass das angelegte Kapital gemindert oder 
insgesamt aufgezehrt wird (Verlustrisiko). Aus der Nachrangigkeit der Ertragserzielung folgt dabei, dass gemeind-
liches Kapital nicht mit dem ausschließlichen Zweck angelegt werden darf, einen höchstmöglichen Ertrag zu er-
zielen. Die Gemeinde muss vielmehr berücksichtigen, dass die Anlage von Kapital, ebenso wie das sonstige 
gemeindliche Vermögen, der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde sowie dem Liquiditäts-
erhalt in ausreichendem Maße dienen muss.  
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Die Gemeinde hat daher im Zusammenhang mit ihren Kapitalanlagegeschäften immer eine Abwägung zwischen 
den pflichtigen Sicherheitsgesichtspunkten und Ertragsmöglichkeiten vorzunehmen. Sie hat dabei auch zu beach-
ten, dass das angelegte Kapital für den vorgesehenen Zweck rechtzeitig verfügbar sein muss. Es gilt daher für 
die Gemeinde, grundsätzlich eine Anlagestrategie verfolgen, bei der eine möglichst große Sicherheit und Rentabi-
lität bei zeitgerechter Liquidität unter Wahrung einer angemessenen Mischung und Streuung des von ihr angeleg-
ten Kapitals erreicht wird. Im Rahmen einer örtlichen Kapitalanlage ist deshalb von der Gemeinde auch zu doku-
mentieren, wie und auf welchen Wegen der gesetzliche Rahmen eingehalten wird. Für die Risikobeurteilung der 
gemeindlichen Geldanlagen bietet sich die Einrichtung eines örtlich geeigneten Verfahrens durch die Gemeinde 
an, deren wichtigste Eckpunkte nachfolgend beispielhaft aufgezeigt werden (vgl. Abbildung).  
 

 
Eckpunkte für eine Risikobeurteilung bei Geldanlagen 

 
 

ECKPUNKTE 
 

INHALTE 

Konzeption 

 
Im Rahmen der Konzeption sind die Formen und Arten der örtlich 
zulässigen und geeigneten Geldanlagen zu definieren, aber auch 
die daraus entstehenden Risiken zu benennen sowie Anlagestrate-
gien und ein Risikorisikomanagement zu entwickeln. Es gilt, eine 
intransparente und die Gemeinde belastende Kostenstruktur zu 
vermeiden.  
 

 
Beteiligungen 

 

 
In den Rahmen der örtlichen Verwaltungsorganisation ist das Anla-
gemanagement einzubinden und entsprechend seiner Bedeutung 
den Verantwortlichkeiten zuzuordnen. Dabei sind auch die örtlichen 
Entscheidungsstrukturen zu berücksichtigen sowie Risikostrategien 
einschließlich einer Berichterstattung festzulegen. Diese Vorgaben 
erfordern eine geeignete Organisationsstruktur und eine Manage-
mentstrategie sowie eine Überwachung und Kontrolle der Manage-
mentleistungen.  
 

Rahmen 

 
Der Rahmen für die Risikomess- und -steuerungssysteme muss auf 
den örtlichen Anlagestrategien aufbauen und Methoden und Mess-
zahlen zur Risikoidentifizierung und Risikoquantifizierung enthalten. 
Es müssen aber auch Mindestanforderungen darin enthalten sein, 
die z. B. bei Bedarf die Darstellung eines aktuellen Standes des 
Vermögens ermöglichen. Unter einer Zeitkomponente gilt es die 
Zahlungsströme aus der Geldanlage zu erfassen, um das Risikopo-
tential unter Verwendung von Steuerungsgrößen zu bestimmen. 
Dazu gehört auch, den Anlagezeitraum näher zu konkretisieren.  
 

Tests 

 
Die örtlichen Verfahren bzw. die Methoden zur Risikomessung und 
Risikoüberwachung sind regelmäßig zu überprüfen. Insbesondere 
bedarf das Management der Anlagerisiken einer ständigen Über-
wachung einschließlich der Tests, auch unter Krisenszenarien. Die 
Inhalte und zeitlichen Vorgaben des Berichtswesens sowie die 
Verfügbarkeit der wesentlichen Daten müssen in die Überprüfung 
einbezogen werden.  
 

Krisenplan 

 
Die Erkenntnisse aus den Krisenszenarien sollen in einem Krisen-
plan münden, der abgestufte Maßnahmen für Ereignisse enthält, 
die einen „Notfall“ bewirken können. Dazu sind auch die dann 
geltenden Kommunikationswege einschließlich der Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten zu bestimmen. Diese Unterlagen müssen 
ein Bestandteil der örtlichen Anlagerichtlinien sein. 
 

Abbildung 118 „Eckpunkte für eine Risikobeurteilung bei Geldanlagen“ 
 
Die Anlage von Kapitalvermögen durch die Gemeinde erfordert entsprechende Sachkenntnisse und die gebotene 
Sorgfalt sowie ein ausreichend ausgestaltetes Anlagemanagement, zu dem auch ein Risikomanagement gehören 
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sollte. Insbesondere müssen aber von der Gemeinde sachgerecht ausgestaltete Anlagegrundsätze und eine 
strategische und taktische Anlagepolitik sowie Überwachungs- und Kontrollverfahren einschließlich der örtlichen 
Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Das örtliche Verfahren muss unter Berücksichtigung der Verhältnisse der 
Gemeinde der Art und Komplexität der gemeindlichen Geldanlagen deren adäquate laufende Überwachung und 
Kontrolle gewährleisten sowie Risiken und Chancen möglichst im Voraus erkennen. Ob und in welchem Umfang 
dazu weitere organisatorische Maßnahmen von der Gemeinde zu treffen sind, hat diese unter Berücksichtigung 
der örtlichen Verhältnisse zu entscheiden. Die Gemeinde muss unter Berücksichtigung möglicher künftiger Ent-
wicklungen die notwendige Risikostreuung vornehmen und dabei sicherstellen, dass sie auf sich wandelnde wirt-
schaftliche und rechtliche Bedingungen bei der Anlage von Kapital angemessen reagieren kann.  
 
Für die Gemeinde bietet sich dazu im Rahmen ihres Gesamtportfolios mindestens die Aufstellung einer Übersicht 
über ihre gesamten Kapitalanlagen an, aufgegliedert in Neuanlagen und Bestände, in Anlageformen und Laufzei-
ten, sodass jeweils der aktuelle Stand im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses dargestellt werden 
kann. Von der Gemeinde sollten dann Informationen über die Art und Form der Kapitalanlagen, über die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorgaben sowie über die geplanten Veränderungen und weiteren Entwicklungen gegeben 
werden. Eine derartige Informationspolitik im gemeindlichen Jahresabschluss darf dabei bei der Gemeinde nicht 
dazu führen, dass der Stand der gemeindlichen Kapitalanlagen nur einmal jährlich erhoben und darüber berichtet 
wird. Vielmehr sind unterjährige Berichtspflichten notwendig, um den Sicherheitserfordernissen und den Ertrags-
zwecken in ausreichendem Maße zu genügen. 
 
 
2.2.2 Geldanlagen nach örtlichen Anlagegrundsätzen 
 
2.2.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die hervorgehobene Bedeutung der Sicherheit bei gemeindlichen Geldanlagen lässt gleichwohl zu, dass eine 
Gemeinde ihr Kapital nach besonderen Anlagegrundsätzen anlegt. Sie muss dabei möglichst einem spekulativen 
Charakter vorbeugen, sodass besondere Anlagegrundsätze regelmäßig nur bei langfristig anzulegendem Kapital 
für die Gemeinde in Betracht kommen können. Die kurzfristig benötigten Geldmittel zur gemeindlichen Zahlungs-
abwicklung sind dafür grundsätzlich als ungeeignet anzusehen. Die Gemeinde hat eigenverantwortlich unter 
Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zu entscheiden, ob und welche Geldmittel der Gemeinde für eine 
mittel- und langfristige Geldanlage in Betracht kommen.  
 
Maßgeblich dafür ist grundsätzlich eine vorausschauende Gesamtbewertung ihres Portfolios im Rahmen der 
örtlichen Liquiditätsplanung und einer Bewertung der voraussichtlichen Entwicklung der gemeindlichen Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. In die zu treffenden Entscheidungen sollte der Rat der Gemeinde 
eingebunden sein, sofern nicht bereits allgemeine Rahmenregelungen erlassen wurden, in denen auch das Zu-
sammenwirken von Rat und Verwaltung bei geplanten Kapitalanlagen bestimmt wurde. Die Gemeinde kann au-
ßerdem Dritte mit der Anlage des gemeindlichen Kapitals sowie mit der Bewertung der Chancen und Risiken von 
Anlageformen beauftragen. Eine solche Beauftragung entbindet die Gemeinde jedoch nicht von ihrer Gesamtver-
antwortung für die Anlage ihres Kapitals. Diese allgemeinen Grundlagen gelten entsprechend, wenn die Gemein-
de ggf. Kapital anlegen will, das gemeinderechtlich einem ihrer Sondervermögen zuzurechnen ist (vgl. § 97 GO 
NRW). 
 
 
2.2.2.2 Die Pflichten der Gemeinde 
 
2.2.2.2.1 Wichtige Anlagepflichten 
 
Der örtliche Rahmen für die Anlage von Kapital durch die Gemeinde, das nicht zur Sicherung der Liquidität und 
zur Zahlungsabwicklung benötigt wird, muss von der Gemeinde eigenverantwortlich abgegrenzt und verbindlich 
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festgelegt werden. Dieser Rahmen soll auf den örtlichen Anlagezielen und Anlagegrundsätzen sowie einer Ge-
samtschau der Liquiditätsplanung unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage aufbauen. Der Anlagerahmen ist unter Berücksichtigung der örtlichen Be-
dürfnisse und der nachfolgenden Grundsätze eigenverantwortlich auszugestalten. 
 
Die Anlage von Kapital soll die Gemeinde mit der gebotenen Sachkenntnis und Sorgfalt vornehmen. Die Gemein-
de kann dabei auf der Grundlage örtlich festgelegter Anlageziele und Anlagegrundsätze ihr nicht benötigtes Kapi-
tal unter den Bedingungen anzulegen, die von den kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskas-
sen in Nordrhein-Westfalen bei solchen Geschäften zu beachten sind. Die Gemeinde kann daher ihr Kapital in 
Anlageformen unter Beachtung der Vorschrift des § 16 Absatz 2 des Gesetzes über die kommunalen Versor-
gungskassen und Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein-Westfalen (VKZVKG) anlegen. Sie kann dabei 
die zulässigen Anlageformen auf ihr gemeindliches Gesamtportfolio beziehen. 
  
Die Gemeinde kann im Rahmen von Kapitalanlagegeschäften dann vertretbare Risiken eingehen, wenn diese mit 
den haushaltsrechtlichen Grundsätzen sowie den örtlichen Anlagegrundsätzen vereinbar sind. Bei den längerfris-
tigen Kapitalanlagen müssen der Gemeinde die möglichen Risiken bekannt sein, von ihr begrenzt werden und 
von ihr beherrschbar sein. Sie hat die örtlichen Anlageentscheidungen ausreichend und nachvollziehbar in ihrer 
Finanzbuchhaltung zu dokumentieren. Die Gemeinde muss zudem eine sachgerechte Kontrolle und Überwa-
chung der Anlage von Kapital sowie auch der Tätigkeit beauftragter Dritter vornehmen.  
 
Die Kontrolle und Überwachung soll dabei angepasst an die örtlichen Verhältnisse bestimmt und durchgeführt 
werden. Sie darf dabei die Kontrolle und Überwachung nicht nur einmal jährlich vorzunehmen, sondern soll mög-
lichst regelmäßige Informationen einfordern. Aus den örtlichen Anlagebedingungen heraus bietet sich auch aus 
Gründen der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Ablaufprozesses bei der Anlage von Kapital eine örtliche 
Anlagerichtlinie an. In einer solchen Richtlinie sollten unter Berücksichtigung der örtlichen Bedürfnisse u.a. auch 
die örtlichen Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse festgelegt werden.  
 
 
2.2.2.2.2 Wichtige Informationspflichten 
 
Die Gemeinde entscheidet über die Anlage von Kapital in eigener Verantwortung. Sie muss sich deshalb über die 
Wirkungen sowie die haushaltsmäßigen Auswirkungen von Kapitalanlagen ausreichende Kenntnisse und Infor-
mationen verschaffen, bevor sie die Entscheidung darüber trifft. Dazu gehören ausreichende Kenntnisse über das 
Risikopotential insgesamt, das Verlustrisiko, die Marktwerte sowie über Zahlungspflichten. Im Rahmen einer 
Beratung sollte sich die Gemeinde zudem Klarheit über ihren Wissensstand verschaffen und ggf. weitere Informa-
tionen über die möglichst realistischen Wirkungen einer Kapitalanlage einholen.  
 
Für den Vertragspartner der Gemeinde besteht in diesem Zusammenhang eine Beratungs- bzw. Aufklärungs-
pflicht, denn er muss von seinem Kunden alle Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Ge-
schäfte mit Kapitalanlagen, über Anlageziele und finanzielle Verhältnisse einholen, um dem Kunden die für ihn 
geeignete Anlageform empfehlen zu können. Gegenüber der Gemeinde ist der Vertragspartner außerdem ver-
pflichtet, der Gemeinde rechtzeitig und in verständlicher Form die notwendigen Informationen ausreichend und 
angemessen zur Verfügung zu stellen.  
 
Im Rahmen einer solchen Beratung soll erreicht werden, dass die Gemeinde als Kunde nach vernünftigem Er-
messen die Art und die Risiken der ihr angebotenen oder von ihr nachgefragten Arten von Kapitalanlagen ver-
steht und auf dieser Grundlage ihre Entscheidung treffen kann. Die Informationen müssen sich dabei z. B. auch 
auf das Unternehmen und seine Dienstleistungen, die Arten von Finanzinstrumenten und die vorgeschlagene 
Anlagestrategie einschließlich der damit verbundenen Risiken, aber auch auf die Kosten und Nebenkosten bezie-
hen (vgl. § 31 Absatz 3 WPHG). In diesem Zusammenhang können auch die Vorschriften des Vermögensanla-
gengesetzes von Relevanz für die Gemeinde sein. 
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2.2.3 Kredite und Kapitalanlage (Geldanlage) 
 
Eine gemeindliche Kapitalanlage entsteht i.d.R. aus der Hingabe von vorhandenen liquiden Mitteln (Geldbeträ-
gen) der Gemeinde, die in eine zu aktivierende Finanzanlage umgewandelt werden. Dieser Vorgang stellt wie die 
Umwandlung von vorhandenen liquiden Mitteln der Gemeinde in Sachanlagen haushaltsrechtlich eine gemeindli-
che Investition dar. Der dafür notwendige Zahlungsvorgang ist im gemeindlichen Finanzplan unter der Haushalts-
position „Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen“ zu veranschlagen und von der Gemeinde entspre-
chend in der Finanzrechnung nachzuweisen (vgl. § 3 Absatz 1 Nummer 23 GemHVO NRW).  
 
Diese haushaltsrechtliche Zuordnung einer Kapitalanlage der Gemeinde lässt den Schluss zu, dass dadurch auch 
eine Kreditfinanzierung für eine gemeindliche Kapitalanlage zulässig ist, denn die Gemeinde darf Kredite für In-
vestitionen aufnehmen (vgl. § 86 GO NRW). Einer solchen Kreditaufnahme dürfen dabei auch die Grundsätze der 
Finanzmittelbeschaffung nicht entgegenstehen, nicht denen eine Kreditaufnahme der Gemeinde zulässig ist, 
wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder unzweckmäßig wäre (vgl. § 77 Absatz 3 GO NRW). Ob eine 
solche Sachlage beim Erwerb einer Kapitalanlage durch die Gemeinde gegeben ist, muss im örtlichen Einzelfall 
geprüft und bewertet werden.  
 
In die Prüfung einer geplanten gemeindlichen Kapitalanlage ist auch der künftige Verwendungszweck des ange-
sammelten Kapitals einzubeziehen. Im Zusammenhang mit einer Fremdfinanzierung einer Kapitalanlage muss 
das angesammelte Kapital künftig für gemeindliche Investitionen verwendet werden. Die formale Art „Kapitalanla-
ge“ ist allein nicht ausreichend, um eine Fremdfinanzierung einer Kapitalanlage im Sinne der Vorschrift des § 86 
GO NRW vornehmen zu können. Eine fremdfinanzierte Kapitalanlage der Gemeinde ist deshalb nicht zulässig 
anzusehen, wenn die Kapitalanlage dazu dient, in künftigen Haushaltsjahren die Auszahlungen aufgrund zah-
lungswirksamer Aufwendungen zu ermöglichen. Mit einem solchen Zweck verliert bereits der Erwerb einer Kapi-
talanlage den Charakter einer Investition und damit die Grundlage für eine zulässige Kreditaufnahme.  
 
In diesem Sinne wäre bei einer Fremdkapitalfinanzierung der Kapitalanlage auch der Grundsatz der intergenera-
tiven Gerechtigkeit tangiert (vgl. § 1 Absatz 1 GO NRW). Außerdem könnte bei einer solchen Kreditaufnahme für 
eine Kapitalanlage das Spekulationsverbot berührt sein, wenn unterstellt werden kann, dass die Kapitalanlage 
vorrangig der Erzielung eines Gewinns aus der Differenz zwischen den Kreditkosten und dem Zinsertrag dient, 
und dabei auf die weitere „ungewisse“ Zinsentwicklung gesetzt wird (vgl. § 90 GO NRW). Andererseits dient aber 
eine solche Differenz erst einmal dazu, eine „Wirtschaftlichkeit“ der Kapitalanlage anzunehmen. 
 
Diese Voraussetzungen bedingen, dass der Erwerb einer Kapitalanlage auch nicht mit solchen Fremdmitteln 
finanziert werden darf, die von der Gemeinde zur Sicherung ihrer Liquidität aufgenommen werden können (vgl. § 
89 Absatz 2 GO NRW). Diese Fremdmittel dienen bei der Gemeinde der Verstärkung ihrer Zahlungsmittel zur 
Erfüllung ihrer fälligen Auszahlungsverpflichtungen und damit der Aufrechterhaltung der gemeindlichen Zahlungs-
fähigkeit. Die Fremdfinanzierung hat daher im Zusammenhang mit den Grundsätzen der gemeindlichen Finanz-
mittelbeschaffung nicht den Zweck, die haushaltsmäßige Finanzierung der Gemeinde sicherzustellen. 
 
 
2.2.4 Die bankrechtliche Kundeneinstufung 
 
Im Zusammenhang mit der gemeindlichen Kreditaufnahme ist von Bedeutung, dass die Banken als Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen nach dem Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz verpflichtet sind, ihre Kunden 
anhand der gesetzlich vorgegebenen Kriterien zu klassifizieren. Die Bestimmungen wirken sich auf die Bankleis-
tungen aus, bei denen das Anlegerschutzniveau und die Grundsätze für die Ausführung von Aufträgen in Finan-
zinstrumenten zu beachten sind. Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das eine Anlageberatung oder eine 
Finanzportfolioverwaltung vornimmt, muss von seinem Kunden alle Informationen einholen über Kenntnisse und 
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Erfahrungen der Kunden in Bezug auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten, über Anlageziele und ihre finanziellen 
Verhältnisse, um dem Kunden das für ihn geeignete Finanzinstrument empfehlen zu können. Dazu gehört, dass 
der Kunde auch die mit einem solchen Geschäft verbundenen Anlagerisiken versteht. Erlangt das Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen nicht die erforderlichen Informationen, darf es im Zusammenhang mit einer Anlage-
beratung kein Finanzinstrument empfehlen oder im Zusammenhang mit einer Finanzportfolioverwaltung keine 
Empfehlung abgeben (vgl. die Einzelvorschriften des o.a. Gesetzes).      
 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat in ihrem Schreiben vom 25.06.2010 gegenüber den Ver-
bänden der für Finanzdienstleistungsunternehmen und der Kreditwirtschaft klargestellt, dass eine Gemeinde als 
Privatkunde im Sinne des § 31a Absatz 3 WpHG des Wertpapierhandelsgesetzes anzusehen ist und nicht als 
professioneller Kunde zu gelten hat. Es gilt daher grundsätzlich auch für die Gemeinde, dass sich das Ergebnis 
eines gemeindlichen „Privatkunden-Auftrages“ am Preis und an den Kosten des Finanzinstrumentes orientieren 
muss (vgl. § 33a Absatz 3 WpHG). Außerdem besteht die Pflicht eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens 
gegenüber der Gemeinde, diese ggf. auch über mögliche Probleme zur Ausführung der gemeindlichen Aufträge 
unter Anwendung der Grundsätze der bestmöglichen Ausführung zu unterrichten.  
 
Die Gemeinde hat aber auch die Möglichkeit, sich als professioneller Kunde einstufen zu lassen. In diesen Fällen 
der muss das Wertpapierdienstleistungsunternehmen die Gemeinde schriftlich darauf hinweisen, dass mit der 
Änderung dieser Einstufung auch die Schutzvorschriften für Privatkunden nicht mehr gelten. Die Gemeinde muss 
dazu ihr Einverständnis geben und diese Sachlage schriftlich bestätigen. Die Einstufung der Gemeinde als pro-
fessioneller Kunde steht einer späteren Rückstufung zum Privatkunden nicht entgegen, sofern die Gemeinde 
danach verlangt (vgl. gem. § 31a Absatz 6 WpHG). 
 
 
2.2.5 Die Beteiligung eines Finanzanlagenvermittlers 
 
2.2.5.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Im Zusammenhang mit einer von der Gemeinde beabsichtigten Kapitalanlage kann die Gemeinde auch unter 
Beteiligung eines Finanzmaklers die passende Anlageform auswählen. In diesen Fällen sollte die Gemeinde 
ausreichende Kenntnis darüber haben, ob der Vermittler eine ausreichende Sachkunde besitzt. Sie sollte ggf. 
sachbezogene Informationen aus dem Vermittlerregister einholen (vgl. § 11a GewO). Im Rahmen einer Vermitt-
lung hat der Vermittler gegenüber der Gemeinde als Anleger besondere Informations-, Beratungs- und Dokumen-
tationspflichten (vgl. Abschnitt 4 der FinVermV). Die rechtliche Grundlage stellt dabei die bundesweit geltende 
Finanzanlagenvermittlungsverordnung dar.  
 
 
2.2.5.2 Die Informationspflichten des Vermittlers 
 
Der Vermittler muss der Gemeinde statusbezogene Informationen in Schriftform übermitteln, wenn die Gemeinde 
nicht ausdrücklich eine mündliche Information wünscht (vgl. § 12 FinVermV). Vor Abschluss des Finanzgeschäf-
tes muss die Gemeinde zudem über die Risiken der angebotenen oder vom Anleger nachgefragten Finanzanlage 
zur Verfügung zu stellen. Diese Informationen müssen so gefasst sein, dass der Anleger nach vernünftigem Er-
messen die Art und die Risiken der Finanzanlagen verstehen und auf dieser Grundlage seine Anlageentschei-
dung treffen kann. Die Beschreibung der Risiken kann dabei an der Art der Finanzanlage und den Kenntnissen 
des Anlegers ausgerichtet werden (vgl. § 13 FinVermV).  
 
Die Gemeinde muss auch über die Kosten und Nebenkosten informiert werden, z. B. über den Gesamtpreis, den 
der Anleger im Zusammenhang mit der Finanzanlage und den Dienstleistungen des Vermittlers zu zahlen hat, 
einschließlich aller damit verbundenen Gebühren, Provisionen, Entgelte und Auslagen. Sofern dabei ein Teil des 
Gesamtpreises in einer Fremdwährung zu zahlen oder in einer anderen Währung als in Euro dargestellt ist, müs-
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sen die betreffende Währung und der anzuwendende Wechselkurs sowie die damit verbundenen Kosten gegen-
über der Gemeinde angegeben werden.  
 
 
2.2.5.3 Die Auskunftspflichten der Gemeinde 
 
Der von der Gemeinde beauftragte Vermittler hat im Rahmen seiner Anlageberatung auch Informationen über die 
Kenntnisse und Erfahrungen der Gemeinde als Anleger in Bezug auf die möglichen Finanzanlagen, die Anlage-
ziele der Gemeinde und die finanziellen Verhältnisse einzuholen, die erforderlich sind, um der Gemeinde eine für 
sie geeignete Finanzanlage empfehlen zu können. Das Ziel dabei ist, dass die vom Vermittler empfohlene Fi-
nanzanlage den Anlagezielen des Anlegers entspricht und die hieraus erwachsenden Anlagerisiken verstanden 
und entsprechend den Anlagezielen finanziell tragbar sind. Ein weiteres Ziel ist dabei, dass der Vermittler der 
Gemeinde nur solche Finanzanlagen empfehlen darf, die er nach den ihm vorliegenden Informationen über die 
Gemeinde für ihn geeignet hält.  
 
In den Fällen, in denen der Vermittler zu der Auffassung gelangt, dass die von der Gemeinde gewünschte Fi-
nanzanlage für die Gemeinde nicht angemessen ist, hat er die Gemeinde darauf hinzuweisen. Außerdem darf der 
Vermittler ohne ausreichende Informationen über die Gemeinde als Anleger der Gemeinde im Rahmen der Anla-
geberatung keine Finanzanlage empfehlen (vgl. § 16 Absatz 1 Satz 4 FinVermV). In diesem Zusammenhang hat 
der Vermittler vor Abschluss eines Geschäfts auch die Gemeinde auf Interessenkonflikte hinzuweisen, die in 
Ausübung der Tätigkeiten zwischen ihm oder seinen Mitarbeitern und den Anlegern oder zwischen den Anlegern 
bestehen können. Er hat zudem seine Informationen der Gemeinde in Textform zur Verfügung zu stellen. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Veräußerung von Vermögensgegenständen): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Veräußerung nicht benötigter Vermögensgegenstände): 
 
3.1.1 Die Inhalte der Vorschrift 
 
Nach der Vorschrift darf die Gemeinde die in ihrem Besitz befindlichen Vermögensgegenstände, die sie zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, veräußern. Eine Veräußerung kann auch dann infrage 
kommen, wenn von der Gemeinde für den aufzugebenden oder einem Dritten zu übertragenen Vermögensge-
genstand ein geeigneter Ersatz beschafft wird, damit die stetige Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben weiterhin 
gesichert ist. Die Veräußerung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes ist jedenfalls dann als unzulässig 
anzusehen, wenn der zur Veräußerung vorgesehene Vermögensgegenstand noch zur Aufgabenerfüllung benö-
tigt wird. Gleichwohl wird durch die Vorschrift jedoch kein Veräußerungsverbot für die Gemeinde ausgespro-
chen.  
 
Die Vorschrift steht einerseits mit der Vorschrift des § 100 Absatz 3 GO NRW als Grundsatz für die Einbringung 
(Abgabe) von gemeindlichem Vermögen in Stiftungsvermögen unmittelbarer Verbindung. Nach dieser Vorschrift 
darf die Gemeinde das Gemeindevermögen nur im Rahmen der Aufgabenerfüllung in Stiftungsvermögen ein-
bringen und nur dann eingebracht werden, wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere Weise nicht 
erreicht werden kann. Andererseits stellt die Vorschrift des § 100 Absatz 3 GO NRW kein gesetzliches Verbot 
zur Abgabe von gemeindlichen Vermögensgegenständen dar, das zur Nichtigkeit des Stiftungsgeschäfts im 
Sinne des § 134 BGB führen kann.  
 
Ein Zusammenhang besteht auch mit der Vorschrift des § 111 GO NRW über die Veräußerung von Betrieben und 
Beteiligungen der Gemeinde. Danach ist die teilweise oder vollständige Veräußerung eines gemeindlichen Be-
triebes oder einer Beteiligung der Gemeinde an einer Gesellschaft sowie andere Rechtsgeschäfte, durch welche 
die Gemeinde ihren Einfluss auf den Betrieb verliert oder vermindert, nur zulässig, wenn die für die Betreuung der 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 90 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 699 

Einwohner erforderliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde nicht beeinträchtigt wird. Ggf. bedürfen solche 
Rechtsgeschäfte der vorherigen Entscheidung des Rates (vgl. § 115 Absatz 2 GO NRW). 
 
 
3.1.2 Die Begriffe „nicht braucht“ und „Veräußerung“ 
 
3.1.2.1 Der Begriff „nicht braucht“ 
 
Der haushaltswirtschaftliche Begriff „nicht braucht“ in der Vorschrift ist von der Gemeinde im Sinne ihrer ge-
meindlichen Aufgabenerfüllung und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse auszulegen und anzu-
wenden. Mit der Anwendung des Begriffes im Sinne der Vorschrift soll die Gemeinde eine inhaltliche Prüfung 
verbinden, ob der betreffende gemeindliche Vermögensgegenstand voraussichtlich zukünftig noch für die Auf-
gabenerfüllung der Gemeinde benötigt wird. Die Vorschrift legt für eine solche Prüfung vor Ort keine besonde-
ren Rahmenbedingungen fest. Sie beinhaltet aber die Festlegung für die Gemeinde, dass die Abgabe von ge-
meindlichen Vermögensgegenständen nicht allein unter der Zwecksetzung „Finanzierung der laufenden Verwal-
tungstätigkeit der Gemeinde“ erfolgen darf. 
 
Als Ausgangslage zum Gebrauch des Begriffes bietet sich eine örtliche Betrachtung und Bewertung an, ob ein 
für die Veräußerung vorgesehener gemeindlicher Vermögensgegenstand noch zum notwendigen Vermögen der 
Gemeinde im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zu zählen ist, d.h. „betriebsnotwendig“ im haushalts-
wirtschaftlichen Sinne ist. Es bedarf dazu einer Beurteilung, ob der betreffende Vermögensgegenstand objektiv 
noch aus örtlichen Gründen im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung genutzt werden muss bzw. noch in 
diesem Sinne nutzbar ist, oder andere Umstände vorliegen, die der Fortsetzung der Nutzung für die Aufgaben-
erfüllung entgegenstehen.  
 
In eine örtliche Beurteilung muss auch einbezogen werden, ob ein Dritter den von der Gemeinde nicht mehr 
benötigten Vermögensgegenstand braucht, weil dieser anstelle der Gemeinde künftig die Aufgabe erfüllt. Ein 
gemeindlicher Vermögensgegenstand kann daher nicht nur wegen der Einstellung einer gemeindlichen Aufga-
be, sondern auch aufgrund einer Änderung in der Form ihrer Erledigung für die Gemeinde entbehrlich werden. 
Die Gemeinde hat in diesem Zusammenhang den Begriff sachgerecht auszulegen und anzuwenden sowie in 
der Sache eigenverantwortlich zu entscheiden. 
 
 
3.1.2.2 Der Begriff „Veräußerung“ 
 
Der haushaltsrechtliche Begriff „Veräußerung“ in der Vorschrift umfasst bei der Abgabe von gemeindlichen Ver-
mögensgegenständen durch die Gemeinde die rechtsgeschäftliche Verfügung der Gemeinde über ihren Vermö-
gensgegenstand mit dem Ziele der Rechtsübertragung auf einen Dritten. Die Befugnis zur Veräußerung liegt 
dabei regelmäßig bei der Gemeinde, z. B. als rechtlicher Eigentümer des betreffenden gemeindlichen Vermö-
gensgegenstandes. Eine Veräußerung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes ist daher auch bei einer 
Abgabe des Vermögensgegenstandes an einen Dritten, der anstelle der Gemeinde eine Aufgabe erfüllt, gegeben. 
 
Für die gemeindliche Veräußerung im Sinne der Vorschrift ist grundsätzlich der Charakter des der Veräußerung 
zugrunde liegenden Rechtsgeschäftes (Kaufvertrag, Tausch, Schenkung) unerheblich, soweit der Verzicht auf 
den Vermögensgegenstand durch die Gemeinde nicht nur rechtlich, sondern auch haushaltswirtschaftlich nicht zu 
beanstanden ist. Die Veräußerung erfordert jedoch regelmäßig eine entgeltliche Gegenleistung des Erwerbers, 
denn die Gemeinde soll ihre Vermögensgegenstände i.d.R. nur zu ihrem vollen Wert abgeben. In diesem Zu-
sammenhang muss beachtet werden, dass bei der Feststellung des Vorliegens eines Veräußerungsgeschäftes 
die daraus möglichen Erträge oder Aufwendungen der Gemeinde von ihr unmittelbar mit der allgemeinen Rückla-
ge zu verrechnen sind. 
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3.1.3 Die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen 
  
3.1.3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Gemeinde besitzt vielfach noch Vermögensgegenstände zu dauernden Aufgabenerfüllung und als Anlage-
vermögen bilanziert, die sie aber zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr braucht. Sie strebt bei solchen Vermö-
gensgegenständen zwar eine adäquate Veräußerung an, muss aber oftmals erleben, dass ein Veräußerungser-
lös nur unter dem in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert erzielbar ist. Unter einer Betrachtung und Bewertung 
der Kosten, die ein nicht genutzter oder ein nicht mehr nutzbarer Vermögengegenstand für die Gemeinde weiter-
hin verursacht, ist es vielfach auch unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten angezeigt, derartige gemeindliche 
Vermögensgegenstände zu veräußern. 
 
In solchen Fällen kann die Gemeinde z. B. erleben, dass sie bei der Veräußerung eines von ihr nicht mehr ge-
nutzten bebauten Grundstückes dafür eine Vielzahl von Angeboten erhält. Die Angebote weisen dabei im Grund-
satz ein Erwerbsinteresse für das bebaute Grundstück aus, gleichwohl werden durch die Bieter aber nur Preisan-
gebote gemacht, die ggf. dem Wert des Grund und Bodens entsprechen. Derartige Veräußerungsgeschäfte ha-
ben dann auch Aufwendungen für die Gemeinde zur Folge, weil der Veräußerungserlös für ein bebautes Grund-
stück nicht die Summe der Buchwerte für den Grund und Boden und das Gebäude erreicht. In besonderen Situa-
tionen kann sich ggf. auch ein Ertrag ergeben, wenn z. B. das Gebäude fast vollständig abgeschrieben ist und der 
Buchwert des Grund und Bodens niedriger als der Verkehrswert ist.  
 
Die Erträge und Aufwendungen aus solchen Veräußerungsgeschäften darf die Gemeinde unmittelbar mit der 
allgemeinen Rücklage verrechnen. Dazu benennt die haushaltsrechtliche Vorschrift ausdrücklich den Abgang und 
die Veräußerung von Vermögensgegenständen, die für die gemeindliche Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt 
werden (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW). Aus anderen gemeindlichen Geschäftsvorfällen erzielbare Erträge 
und entstehende Aufwendungen, können wegen des ausdrücklich abgegrenzten gemeindlichen Vermögens nicht 
in gleicher haushaltswirtschaftlicher Verfahrensweise behandelt werden. 
 
 
3.1.3.2 Die bilanzielle Betroffenheit 
 
3.1.3.2.1 Die Zuordnung zum Anlagevermögen 
 
Die gemeindlichen Vermögensgegenstände, die der Gemeinde zur dauernden Aufgabenerfüllung zur Verfügung 
stehen und deren wirtschaftlicher Eigentümer sie mindestens ist, hat die Gemeinde als Sachanlagen im Anlage-
vermögen in ihrer Bilanz zu aktivieren (vgl. § 33 und § 41 Absatz 3 GemHVO NRW). Vom Abgang und der Ver-
äußerung von Vermögensgegenständen, die von der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit 
nicht mehr benötigt werden, ist daher i.d. R. das bilanzierte Anlagevermögen der Gemeinde und nicht das ge-
meindliche Umlaufvermögen betroffen. Diese Abgrenzung wird einerseits durch die Bilanzierungsvorgaben be-
stimmt. Sie ist andererseits auch dadurch geboten, dass Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung 
von Vermögensgegenständen regelmäßig nicht zulasten der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde in der 
gemeindlichen Ergebnisrechnung erfasst werden sollen.  
 
Beim gemeindlichen Umlaufvermögen besteht dagegen bereits aus seiner bilanziellen Zwecksetzung eine enge 
Verbindung zur laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 2 GemHVO NRW). 
Dem Umlaufvermögen in der gemeindlichen Bilanz sind daher die gemeindlichen Vermögensgegenstände zuzu-
ordnen, die zum Verbrauch im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde bestimmt sind. Aufgrund dessen 
kann es bei der Gemeinde auch bilanzielle Umschichtung zwischen dem gemeindlichen Anlagevermögen und 
dem Umlaufvermögen geben, wenn z. B. ein gemeindlicher Vermögensgegenstand nicht mehr für die Aufgaben-
erfüllung der Gemeinde genutzt wird, aber kurzfristig nicht veräußerbar ist, jedoch veräußert werden soll.  
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3.1.3.2.2 Die Umschichtung ins Umlaufvermögen 
 
Eine Umschichtung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes ins Umlaufvermögen aus dem Anlass, aus 
seiner Veräußerung erzielbare Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zuzurechnen, kann i.d. 
R. nicht als sachgerecht angesehen werden (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW). Der bilanzielle Vorgang dürfte 
ggf. auch nicht zum erwünschten Erfolg im Sinne einer Ertragserzielung führen, denn der Umschichtung muss 
regelmäßig eine neue zeitbezogene Bewertung des betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstandes vo-
rausgehen. Für Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens hat die Gemeinde immer den Wert zu ermitteln, 
der sich aus einem beizulegenden Wert zum Abschlussstichtag ergibt (vgl. § 35 Absatz 7 GemHVO NRW). Sie 
muss dabei das strenge Niederstwertprinzip beachten. Der bilanzielle Vorgang einer Umschichtung kann dabei zu 
gemeindlichen Aufwendungen führen, die von der Gemeinde in ihre Ergebnisrechnung einzubeziehen sind. Sie 
stehen daher immer den ggf. aus einer Veräußerung erzielbaren Erträgen gegenüber.  
 
Der Vorgang einer bilanziellen Umschichtung stellt für die Gemeinde einen eigenständigen und eigenverantwortli-
chen Geschäftsvorfall dar. Die bilanzielle Umschichtung eines Vermögensgegenstandes aus Anlass seiner Ver-
äußerung ist haushaltsrechtlich keine zu erfüllende Voraussetzung für die Abgabe eines gemeindlichen Vermö-
gensgegenstandes. Der Vorgang ist auch aus haushaltswirtschaftlichen und aus bilanziellen Gründen nicht für 
den gemeindlichen Geschäftsvorfall erforderlich. Die Gemeinde hat daher im Einzelfall zu prüfen und zu ent-
scheiden, ob unter Beachtung der einschlägigen Bilanzierungs- und Bewertungsvorgaben die Umschichtung 
eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes ins Umlaufvermögen vor seiner Veräußerung geboten ist.  
 
 
3.1.3.3 Das Verrechnungsgebot 
 
Die Aufwendungen aus der örtlichen Veräußerung eines Vermögensgegenstandes können ohne Verschuldungen 
der Gemeinde entstehen. Solche Aufwendungen müssen daher nicht automatisch immer zulasten der laufenden 
Verwaltungstätigkeit der Gemeinde gehen bzw. ihr immer zuzurechnen sein. Es ist deshalb haushaltsrechtlich 
sachgerecht, die entstehenden Aufwendungen aus gemeindlichen Vermögensveräußerungen, die entstehen 
können, wenn die Gemeinde einen Vermögensgegenstand zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht 
mehr braucht, unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (vgl. § 43 Absatz 3 Satz 1 GemHVO 
NRW). Solche Aufwendungen für die Gemeinde sollen sich dann auch nicht auf das Jahresergebnis in der ge-
meindlichen Ergebnisrechnung auswirken.  
 
Unter Berücksichtigung aller öffentlich-rechtlichen Einheiten des kommunalen Bereichs in NRW, die eine selbst-
ständige und eigenverantwortliche Haushaltswirtschaft führen und bei denen zum Teil wirtschaftliche Beziehun-
gen untereinander bestehen, z. B. bei Umlageverbänden, hat es der Gesetzgeber als geboten angesehen, die 
möglicherweise aus den dargestellten Veräußerungsgeschäften erzielbaren Erträge haushaltswirtschaftlich in der 
gleichen Art und Weise zu behandeln. Die Gemeinde hat daher auch die aus den dargestellten Veräußerungsge-
schäften erzielten Erträge unmittelbar der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Sie muss dazu sowie zur Verrech-
nung der Aufwendungen eigenverantwortlich entscheiden, ob ggf. Unterkonten zum Bestandskonto „Allgemeine 
Rücklage“ eingerichtet werden sollen.  
 
Ein Anlass zur Einrichtung solcher Konten ist, dass die Gemeinde auch bei solchen gemeindlichen Geschäftsvor-
fällen nicht auf die gebotene Transparenz über alle ihre Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr verzichten 
darf. Sie ist deswegen einerseits verpflichtet, die Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus dem Ab-
gang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen im Anhang zu erläutern (vgl. § 43 Absatz 3 Satz 2 
GemHVO NRW). Andererseits muss die Gemeinde die erzielten Erträge und entstandenen Aufwendungen in 
ihrer Ergebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis ausweisen (vgl. § 38 Absatz 3 GemHVO NRW).  
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3.1.3.4 Das Transparenzgebot 
 
Die Gemeinde hat die Verpflichtung, erzielbare Erträge und entstehende Aufwendungen aus dem Abgang und 
der Veräußerung von Vermögensgegenständen in ihrer Ergebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergeb-
nis ausweisen (vgl. § 38 Absatz 3 GemHVO NRW). Diese Vorgabe hat eine besondere haushaltswirtschaftliche 
Bedeutung, denn das Erreichen des jährlichen Haushaltsausgleichs „in der Rechnung nach § 75 Absatz 2 Satz 1 
GO NRW“ wird an dem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresergebnis gemessen. Diese haushalts-
rechtliche Vorgabe sowie die Festlegung, Aufwendungen aus den benannten Veräußerungsgeschäften und aus 
Abgängen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit der Ge-
meinde zuzuordnen, erfordert das Aufzeigen der Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung, aber we-
gen der Bedingungen für den Haushaltsausgleich, erst nach dem Ausweis des Jahresergebnisses.  
 
Dem Transparenzgebot und dem Gebot der wirtschaftlichen Zurechnung zum Haushaltsjahr nach § 11 Absatz 2 
GemHVO NRW muss die Gemeinde auch bei Geschäftsvorfällen nachkommen, die voraussichtlich im neuen 
Haushaltsjahr entstehen werden. Die Vorgabe für den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen u.a. aus dem 
Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen ist zwar nur in die haushaltsrechtlichen Regelungen 
für die gemeindliche Ergebnisrechnung eingebaut worden, sie wirkt sich gleichwohl auch unmittelbar auf die Er-
gebnisplanung der Gemeinde aus.  
 
Die Gemeinde hat daher auch ohne eine ergänzende ausdrückliche Regelung für die Ergebnisplanung in § 2 
GemHVO NRW bereits aufgrund der allgemeinen Haushaltsgrundsätze die benannten Erträge und Aufwendun-
gen auch in ihrem Ergebnisplan zu veranschlagen. Das Gebot der Veranschlagung im gemeindlichen Haushalts-
plan besteht jedoch mit der Einschränkung, die entsprechenden gemeindlichen Geschäftsvorfälle müssen soweit 
gediehen sein, dass im neuen Haushaltsjahr voraussichtlich derartige Aufwendungen entstehen und Erträge 
erzielbar sind.  
 
 
3.1.4 Vermögensveräußerungen und Vergabe 
 
Bei einer Veräußerung eines gemeindlichen Grundstückes ist von der Gemeinde zu prüfen, ob der Veräußerung 
eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen muss, ggf. europaweit. Aus dem reinen Veräußerungsvorgang ent-
steht regelmäßig keine Pflicht der Gemeinde zur öffentlichen Ausschreibung, auch dann nicht, wenn baurechtli-
che Vorgaben aus der örtlichen Bauleitplanung heraus bestehen. Gemeindliche Bauaufträge sind aber dann als 
ausschreibungspflichtige Verträge anzusehen, wenn die Gemeinde sich dadurch eine ihr unmittelbar wirtschaft-
lich zugutekommende Bauleistung durch Dritte gemäß der von ihr als Auftraggeber genannten Erfordernissen 
beschafft (vgl. § 99 Absatz 3 GWB).  
 
Eine ausschreibungspflichtige Veräußerung kann aber dann vorliegen, wenn aus der Bauplanung der Gemeinde 
heraus eine Grundstücksveräußerung mit einem Bauauftrag für den Erwerber unmittelbar verbunden wird, dafür 
Terminvorgaben für die Fertigstellung des Objektes gemacht werden, das Projekt eine bestimmte Wertgrenze 
überschreitet und in das Eigentum der Gemeinde übergeht. Unter Beachtung der einschlägigen Schwellenwerte 
der EU kann dafür dann ggf. auch eine europaweite Ausschreibung von der Gemeinde durchzuführen sein. 
 
 
3.1.5 Das Gemeindevermögen mit besonderem Wert 
 
Bei einer Veräußerung von Gemeindevermögen mit besonderem Wert für die Allgemeinheit, z. B. geschichtliche 
bzw. historische Dokumente oder Kunstgegenstände, muss die Gemeinde nicht nur die Sicherung ihrer stetigen 
Aufgabenerfüllung berücksichtigen. Sie hat in ihre Entscheidung über eine Veräußerung derartiger gemeindlicher 
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Vermögensgegenstände auch weitergehende Belange der örtlichen Gemeinschaft, z. B. die Kulturinteressen der 
Bürger und Einwohner einzubeziehen, bevor sie sich ggf. von solchen Vermögensgegenständen trennt.  
 
 
3.1.6 Die örtlichen Verfahrensvorschriften 
 
Für die Veräußerung bzw. die Abgabe gemeindlicher Vermögensgegenstände bietet sich eine örtliche Dienstan-
weisung im Rahmen eines Vermögensmanagements an. In einem solchen Regelungswerk können unter örtlichen 
Gesichtspunkten besondere Vorgaben für die entgeltliche Veräußerung als auch für die unentgeltliche Abgabe 
bzw. die Entsorgung nicht mehr benötigter gemeindlicher Vermögensgegenstände einschließlich der Verantwort-
lichkeiten festgelegt werden. Die Dienstanweisung sollte zudem allgemeine Verfahrens- und Dokumentationsre-
gelungen und für wichtige Einzelfälle entsprechend angepasste weitere Vorgaben enthalten. Für eine Abgabe von 
gemeindlichen EDV-Geräten kann z. B. durch örtliche Bestimmungen festgelegt werden, dass gemeindeintern 
besondere Maßnahmen zu erfolgen haben, damit ein Zugriff auf die zuvor darauf gespeicherten gemeindlichen 
Daten durch einen Dritten nicht mehr möglich ist.  
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Veräußerung werthaltiger Vermögensgegenstände): 
 
3.2.1 Die Veräußerung zum vollen Wert 
 
Die Gemeinde darf ihre Vermögensgegenstände in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußern. Unter diesem 
Begriff ist der Wert zu verstehen, der sich bei der Veräußerung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes 
unter Berücksichtigung seiner Beschaffenheit und unter voller Ausnutzung aller Möglichkeiten am Markt erzielen 
lässt (Verkehrswert). Die Gemeinde hat daher vor Abschluss des Vertrages über die Veräußerung eines ge-
meindlichen Vermögensgegenstandes den Wert des betreffenden Vermögensgegenstandes und den dafür am 
Markt erzielbaren Preis zu ermitteln und im Rahmen ihres Veräußerungsangebotes zu berücksichtigen.  
 
Im örtlichen Einzelfall sind dazu ggf. auch mehrere Angebote einzuholen oder die Veräußerung des gemeindli-
chen Vermögensgegenstandes ist in allgemeiner Form bekannt zu geben. Lässt sich am Markt ein vertretbarer 
Preis für einen abzugebenden Vermögensgegenstand erzielen, ist eine unentgeltliche Veräußerung eines ge-
meindlichen Vermögensgegenstandes nicht zulässig. Außerdem darf auch eine Subventionierung (Preisnachlass) 
nicht dazu führen, dass unter Umständen dadurch eine unentgeltliche Veräußerung eines gemeindlichen Vermö-
gensgegenstandes entsteht.  
 
 
3.2.2 Die Veräußerung unter vollem Wert 
 
Im Rahmen und zu Zwecken der gemeindlichen Aufgabenerfüllung kann in Ausnahmefällen durchaus eine Sub-
ventionierung in Form eines niedrigeren Preises bei der Veräußerung von gemeindlichen Vermögensgegenstän-
den zulässig sein, soweit dieses gesetzlich zugelassen, z. B. durch § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 BauGB oder 
aus Sicht der örtlichen Erfordernisse geboten ist. Eine Veräußerung unter dem vollen Wert eines Vermögensge-
genstandes stellt dabei auch eine unentgeltliche Veräußerung dar, die grundsätzlich als nicht zulässig anzuse-
hen. Als unentgeltliche Veräußerung gilt dabei auch die Abgabe eine gemeindlichen Vermögensgegenstandes 
zum symbolischen Kaufpreis, z. B. von einem Euro. 
 
Bei der Abgabe gemeindlicher Vermögensgegenstände muss an die Notwendigkeit einer Subventionierung aller-
dings ein strenger Maßstab angelegt werden und zwar unabhängig davon, aus welchen Gesichtspunkten heraus, 
eine Subventionierung durch die Gemeinde im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung erfolgen soll. Die Unterschreitung 
des vollen Wertes eines Vermögensgegenstandes im Rahmen einer Veräußerung ist jedoch denkbar mit dem 
Ziel der Förderung des Wohnungsbaues, z. B. zur Deckung des Wohnbedarfs besonderer Bevölkerungsgruppen 
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oder der ortsansässigen Bevölkerung, aber auch mit dem Ziel der Wirtschaftsförderung, der Förderung privater 
Träger im Sozialbereich u.a. In diesen Fällen entsteht durch die Subventionierung die Pflicht der Gemeinde, die 
bestimmungsgemäße Verwendung des unter seinem vollen Wert abgegebenen gemeindlichen Vermögensge-
genstandes durch entsprechende vertragliche Regelungen sicherzustellen.  
 
Bei einer Veräußerung von Grundstücken in Baugebieten oder Gewerbegebieten der Gemeinde kann es deshalb 
z. B. im Rahmen des abzuschließenden Vertrages zu einer konkreten Baupflicht und Selbstnutzung durch den 
Käufer mit einer zeitlichen Selbstbindung kommen. Es ist grundsätzlich eine Beschränkung der Weiterveräuße-
rung o.a. möglich, die bei einer Nichteinhaltung zur Abschöpfung eines durch den Ersterwerber erzielten Vorteils 
führen kann. Die Gemeinde kann in solchen Fällen den Erwerber oftmals Nachzahlungen verpflichten und muss 
dabei ihren Anspruch i.V.m. dem entstandenen Vorteil bestimmen. 
 
Für die Abgabe gemeindlicher Vermögensgegenstände bietet sich eine örtliche Dienstanweisung an, in der Vor-
gaben für die entgeltliche Veräußerung als auch für die unentgeltliche Abgabe bzw. die Entsorgung nicht mehr 
benötigter gemeindlicher Vermögensgegenstände einschließlich der Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Die 
Dienstanweisung sollte daher z. B. Verfahrens- und Dokumentationsregelungen enthalten und kann besondere 
Regelungen nach Arten der gemeindlichen Vermögensgegenstände über deren entgeltliche und unentgeltliche 
Veräußerung treffen, z.B. über die Abgabe von EDV-Geräten, damit gesichert wird, dass ein Zugriff auf die zuvor 
darauf gespeicherten gemeindlichen Daten nicht mehr möglich ist.  
 
Im Rahmen der Abgabe gemeindlicher Vermögensgegenstände unter ihrem vollen Wert sollte aus Gründen der 
Klarheit spätestens im Jahresabschluss der Gemeinde nicht nur der erzielte Veräußerungserlös ausgewiesen, 
sondern ergänzend dazu auch die gewährte Subventionierung offengelegt werden. Dieses Gebot gilt vor allem 
dann, wenn die Subventionierung dazu führt, dass der erzielte Veräußerungserlös unterhalb des bilanzierten 
Ansatzes (Buchwert) liegt und deshalb für die Gemeinde aus dem Veräußerungsgeschäft ein Verlust entsteht, der 
zu Aufwendungen führt, die bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unmittelbar mit der allgemeinen 
Rücklage zu verrechnen sind (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW). 
 
 
3.2.3 Die Veräußerung als „Sale and lease back“-Geschäft 
 
Eine besondere Form der Veräußerung stellen „Sale and lease back“-Geschäfte dar. Durch solche Geschäfte der 
Gemeinde soll ein in ihrem Eigentum befindliches Objekt an eine Leasinggesellschaft mit dem Zweck veräußert 
werden, dieses im Rahmen eines Leasingvertrages wieder zurück zu mieten. Derartige Verträge sind unter haus-
haltsrechtlichen und haushaltswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu beurteilen. Sie können zulässig sein, wenn im 
Rahmen dieser Vorschrift die Nutzung des Vermögensgegenstandes zur Aufgabenerledigung der Gemeinde 
langfristig gesichert ist und die Aufgabenerledigung dadurch wirtschaftlicher wird.  
 
Die stetige Aufgabenerledigung der Gemeinde ist i.d.R. dann als gesichert anzusehen, wenn das „Sale and lease 
back“-Geschäft zur Werterhaltung bzw. Wertsteigerung des Objekts bestimmt ist und der Gemeinde daran zur 
Aufgabenerfüllung ein langfristiges Nutzungsrecht sowie eine Rückkaufoption eingeräumt wird. Es liegt in der 
Hand der Gemeinde, im Rahmen einer geordneten Haushalts- und Wirtschaftsführung über solche Geschäfte zu 
entscheiden. Derartige Geschäfte sind jedoch unzulässig, wenn sie der Beschaffung von Finanzmittel dienen. 
 
 
3.2.4 Die bilanziellen Wirkungen der Veräußerung 
 
3.2.4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Von der Gemeinde werden wegen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung nicht nur Vermögensgegenstände ange-
schafft oder hergestellt, sondern auch nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände veräußert. Zu solchen ge-
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meindlichen Geschäftsvorfällen gehört nicht nur, den erzielten Veräußerungserlös für den Vermögensgegenstand 
kassenmäßig zu erfassen, sondern auch die daraus vornehmenden bilanziellen Buchungen durchzuführen, denn 
der gemeindliche Geschäftsvorfall führt z. B. zur Erhöhung der liquiden Mittel der Gemeinde, ggf. zur Auflösung 
eines (für den Vermögensgegenstand) gebildeten Sonderpostens sowie zum Abgang des gemeindlichen Vermö-
gensgegenstandes.  
 
Ein von der Gemeinde zur Veräußerung gehaltener Vermögensgegenstand dient nicht mehr der dauerhaften 
Nutzung im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung. Diese Sachlage kann zu einer Umgliederung ins ge-
meindliche Umlaufvermögen, aber auch ggf. zu einer Anpassung des Buchwertes des Vermögensgegenstandes 
durch außerplanmäßige Abschreibungen führen. Es ist zu beachten, dass vermögenswirksame Tauschgeschäfte 
der Gemeinde wie die Veräußerung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes zu behandeln sind. Die Ge-
meinde muss sich deshalb ein Gesamtbild über die tatsächlichen Verhältnisse einschließlich des Zeitpunktes des 
Abgangs des betreffenden Vermögensgegenstandes verschaffen, bevor sie den betreffenden Vermögensgegen-
stand nicht mehr bilanziert. Sie hat die notwendigen Buchungen in ihrer Finanzbuchhaltung vorzunehmen, damit 
ihr Jahresabschluss mit der Bilanz und dem Anlagenspiegel ein zutreffendes Bild der Vermögenslage der Ge-
meinde vermittelt.  
 
 
3.2.4.2 Die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage 
 
Für die Gemeinde ist es zulässig, entstehende Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Derartige Aufwendungen sind in 
der Weise in die gemeindliche Ergebnisrechnung einzubeziehen, dass diese Aufwendungen nachrichtlich nach 
dem Jahresergebnis anzugeben sind. Die Aufwendungen berühren dadurch nicht die Haushaltsplanung und den 
Jahresabschluss der Gemeinde. Ihr nachrichtlicher Ausweis nach dem Jahresergebnis im Ergebnisplan und in 
der gemeindlichen Finanzrechnung steht dem nicht entgegen.  
 
Die Einbeziehung bewirkt deshalb auch nicht, dass solche Aufwendungen der Ausführung des gemeindlichen 
Haushaltsplans zugerechnet werden müssen. Die Aufwendungen entstehen zwar aus der aufgegebenen Nutzung 
von gemeindlichen Vermögensgegenständen, sie sind jedoch nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit der Ge-
meinde ergebniswirksam zuzurechnen. Die Gemeinde soll deshalb die Aufwendungen, die mit der allgemeinen 
Rücklage zu verrechnen sind, haushaltsmäßig auch nicht als überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwen-
dungen behandeln, auch wenn diese Aufwendungen im Einzelfall die Voraussetzungen dafür erfüllen könnten 
(vgl. § 35 Absatz 5 GemHVO NRW).  
 
 
4. Zu Absatz 4 (Überlassung von Vermögensgegenständen zur Nutzung): 
 
4.1 Der Verweis auf Absatz 3  
 
Nach der Vorschrift gelten für die Überlassung der Nutzung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes durch 
die Gemeinde an einen Dritten die Bestimmungen des § 90 Absatz 3 GO NRW sinngemäß. Es werden dabei alle 
Arten der Nutzungsüberlassung durch die Gemeinde erfasst, sodass auch zivilrechtliche Bestimmungen zur An-
wendung kommen können, z. B. §§ 589 ff. BGB. Aus den abzuschließenden Vereinbarungen zwischen der Ge-
meinde als wirtschaftlichen Eigentümer und dem Dritten als Nutzenden ergeben sich dabei die Rechte und Ver-
pflichten der beiden Vertragspartner für die festgelegte Zeit der Nutzungsüberlassung.  
 
In diesem Zusammenhang bedeutet die sinngemäße Anwendung der Bestimmungen des Absatzes 3 z. B. insbe-
sondere, dass die Nutzungsüberlassung an einen Dritten regelmäßig entgeltlich erfolgen muss. Als voller Wert gilt 
dabei i.d.R., das dabei erzielbare marktübliche Entgelt. In Ausnahmefällen bei Vorliegen besonderer Gründe kann 
ggf. auch eine unentgeltliche Überlassung zulässig sein. Bei der Nutzungsüberlassung von Vermögensgegen-
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ständen an Dritte sind gleichzeitig auch die bilanziellen Wirkungen zu prüfen, z. B. ob der betreffende Vermö-
gensgegenstand weiterhin in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist oder ob in Ausnahmefällen ggf. auch eine 
Verpflichtung der Gemeinde zu passivieren ist.  
 
 
4.2 Besondere Formen der Nutzungsüberlassung 
 
4.2.1 Der Nießbrauch 
 
Die Gemeinde kann einem Dritten einen gemeindlichen Vermögensgegenstand in der Weise überlassen, dass 
dadurch der Dritte berechtigt ist, die Nutzungen aus der Sache zu ziehen (vgl. § 1030 ff. BGB). Sie kann dabei 
den Nießbrauch auf einzelne Arten von Nutzungen beschränken. Vor der Überlassung eines gemeindlichen Ver-
mögensgegenstandes an einen Dritten zur Nutzung muss deshalb die Gemeinde prüfen, ob sie diesen Vermö-
gensgegenstand in absehbarer Zeit noch zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt und der Eigentümer bleiben muss. 
Sie darf zudem einen Vermögensgegenstand einem Dritten auch nicht unentgeltlich zur Nutzung überlassen. Die 
Gemeinde bleibt in Fällen der Gewährung des Nießbrauchs an einem gemeindlichen Vermögensgegenstand 
i.d.R. der wirtschaftliche Eigentümer, sodass dieser Vermögensgegenstand weiterhin in der gemeindlichen Bilanz 
anzusetzen ist.  
 
In Ausnahmefällen kann ein Dritter als Nießbraucher gleichwohl der wirtschaftliche Eigentümer des betreffenden 
Vermögensgegenstandes sein, wenn er z. B. über die ihm eingeräumte Nutzungsbefugnis hinaus die tatsächliche 
Herrschaft über den gemeindlichen Vermögensgegenstand ausübt, z.B. weil ihm auch die Verwertungsbefugnis 
eingeräumt wurde. Soweit der Nießbraucher aber nicht das Recht hat, nach Belieben mit dem Vermögensgegen-
stand zu verfahren, trägt er auch nicht das wirtschaftliche Risiko einer Wertminderung oder kann aus möglichen 
Wertsteigerungen einen Nutzen ziehen. Die Gemeinde hat daher im Falle eines Nießbrauchs auch zu prüfen, ob 
sie nach der vertraglich vereinbarten Nutzungsüberlassung bei dem einem Dritten zur Nutzung zu überlassenen 
gemeindlichen Vermögensgegenstand weiterhin der wirtschaftliche Eigentümer ist.  
 
 
4.2.2 Die Vergabe von Erbbaurechten 
 
Die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes an einen Dritten stellt auch die Vergabe von Erb-
baurechten durch die Gemeinde an Dritte dar. Durch das Erbbaurecht wird ein gemeindliches Grundstück in der 
Weise belastet, dass dem Erbbauberechtigten, zu dessen Gunsten die Belastung des Grundstücks erfolgt, das 
veräußerliche und vererbliche Recht zusteht, auf oder unter der Oberfläche des Grundstücks ein Bauwerk zu 
haben (vgl. § 1 Absatz 1 ErbbauRG). Das Erbbaurecht kann sich dabei auch auf einen für das Bauwerk nicht 
erforderlichen Teil des Grundstücks erstrecken, sofern das Bauwerk wirtschaftlich die Hauptsache bleibt (vgl. § 1 
Absatz 2 ErbbauRG).  
 
Bei der Vergabe des Erbbaurechts durch die Gemeinde handelt es sich vielfach um ein unbebautes Grundstück, 
jedoch ist auch die Vergabe eines Erbbaurechtes bei bebauten Grundstücken möglich, wenn der Erbbauberech-
tigte das bestehende Gebäude mit übernimmt. Bei Erbbaurechtsgrundstücken besteht aber i.d.R. nur noch beim 
Grund und Boden ein wirtschaftliches Eigentum der Gemeinde. Die Überlassung eines Grundstückes an einen 
Dritten darf zudem nicht kostenlos erfolgen. Die Gemeinde erhält dafür, dass sie ihr Grundstück einem Dritten als 
Erbbauberechtigten zur Verfügung stellt, regelmäßig einen Erbbauzins über die Laufzeit des Vertrages (vgl. § 9 
Absatz 1 ErbbauRG). Zusätzlich entsteht durch die Eintragung als Erbbauzinslast ins Erbbaugrundbuch eine 
dingliche Wirkung. Auch kann mit einer Wertsicherungsklausel die Anpassung des Erbbauzinses auf Dauer bzw. 
für die Restlaufzeit des abgeschlossenen Vertrages durch die Gemeinde gesichert werden.  
 
Bei einer solchen Forderung ist zu beachten, dass in den Fällen, in denen das aufgrund eines Erbbaurechts er-
richtete Bauwerk Wohnzwecken dient, nur dann eine Änderung des Erbbauzinses verlangt werden kann bzw. ein 
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Anspruch auf Erhöhung des Erbbauzinses besteht, soweit dieses unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalles nicht unbillig ist. Ein Erhöhungsanspruch ist dabei regelmäßig als unbillig anzusehen, wenn und so-
weit die nach der vereinbarten Bemessungsgrundlage zu errechnende Erhöhung über die seit Vertragsabschluss 
eingetretene Änderung der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse hinausgeht. In solchen Fällen bleiben Ände-
rungen der Grundstückswertverhältnisse i.d.R. außer Betracht. 
 
 
4.3 Die Übernahme fremder Vermögensgegenstände 
 
Die Gemeinde hat vielfach fremde Vermögensgegenstände in ihrem Besitz, die ihr wegen ihrer Ansprüche gegen 
den Eigentümer als Sicherung übereignet worden sind, denn nach den einschlägigen Vorschriften können auf-
grund der Bestellung eines Pfandrechts oder auf andere Art und Weise fremde Vermögensgegenstände belastet 
oder von der Gemeinde in Sicherungsverwahrung genommen werden, um eine gemeindliche Forderung zu si-
chern. Bei dem bei der Gemeinde vorhandenen Pfandgut bleibt der Pfandgeber bis zur Verwertung der Eigentü-
mer der Vermögensgegenstände.  
 
Der Pfandgeber kann in solchen Fällen i.d.R. davon ausgehen, dass er bei Erfüllung der gemeindlichen Ansprü-
che sein Pfandgut wieder zurück erhält. In diesen Fällen besteht daher kein Auseinanderfallen von rechtlichem 
und wirtschaftlichem Eigentum, sodass das Pfandgut dem Pfandgeber zuzurechnen und nicht in der gemeindli-
chen Bilanz anzusetzen ist. Die Gemeinde hat vielmehr ihre gesicherte Forderung in ihrer Bilanz anzusetzen.  
 
 
5. Zu Absatz 5 (Verwaltung von Gemeindewald): 
 
5.1 Die Verweise auf besondere rechtliche Regelungen 
 
5.1.1 Der Verweis auf die Gemeindeordnung 
 
Mit dieser Vorschrift ist für die Verwaltung des Gemeindewaldes ausdrücklich geregelt worden, dass für die Ver-
waltung und Bewirtschaftung von Gemeindewaldungen die Vorschriften der Gemeindeordnung gelten. Damit wird 
ausdrücklich verdeutlich, dass für die Gemeinde als Waldeigentümer oder Nutzungsberechtigter (Waldbesitzer) 
insbesondere die Vorschriften über das gemeindliche Vermögen zur Anwendung kommen sollen, denn der Ge-
meindewald stellt für die Gemeinde einen Vermögensgegenstand dar, der auch in der gemeindlichen Bilanz an-
zusetzen ist. Daher gilt auch für den Erwerb von Waldflächen, dass diese von der Gemeinde nur erworben wer-
den sollen, soweit diese zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben erforderlich sind oder werden.  
 
Der Gemeindewald ist als gemeindlicher Vermögensgegenstand von der Gemeinde pfleglich und wirtschaftlich zu 
verwalten. Für die Veräußerung von Gemeindewald gilt daher auch, dass die Gemeinde diesen nur veräußern 
darf, wenn der Wald zur Erfüllung von gemeindlichen Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt wird. In 
den Fällen, in denen Gemeindewald veräußert werden soll, soll dieser i.d.R. nur zu seinem vollen Wert zu veräu-
ßern. Diese Vorgaben zur Abgabe von Gemeindewald gelten für die Überlassung der Nutzung eines Gemeinde-
waldes durch Dritte sinngemäß (vgl. Absatz 4 der Vorschrift). 
 
 
5.1.2 Der Verweis auf das Landesforstgesetz 
 
Mit der Vorschrift ist für den Gemeindewald ausdrücklich geregelt worden, dass für dessen Verwaltung und Be-
wirtschaftung die Vorschriften des Landesforstgesetzes gelten. Damit wird in den gemeinderechtlichen Vorschrif-
ten ausdrücklich verdeutlich, dass auch für die Gemeinde als Waldeigentümer oder Nutzungsberechtigter (Wald-
besitzer) diese fachlichen Bestimmungen gelten und anzuwenden sind. Der Gemeindewald wird in diesem Zu-
sammenhang hinsichtlich seiner Eigentumsart als Körperschaftswald bezeichnet (vgl. § 3 Absatz 2 BWaldG).  
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Die Gemeinde hat dazu zu beachten, dass Wald jede mit Forstpflanzen bestellte Grundfläche ist und als Wald 
auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, 
Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald ver-
bundene und ihm dienende Flächen gelten (vgl. § 2 Absatz 1 BWaldG). Dagegen sind in der Flur oder im bebau-
ten Gebiet gelegene kleinere Flächen, die mit einzelnen Baumgruppen, Baumreihen oder mit Hecken bestockt 
sind oder als Baumschulen verwendet werden, nicht als Wald anzusehen (vgl. § 2 Absatz 2 BWaldG). 
 
 
5.2 Die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes 
 
Im Sinne der besonderen Zwecksetzungen sind im Landesforstgesetz z.B. mehrere Bewirtschaftungsgrundsätze 
verankert, die von der Gemeinde bei dem in ihrem Eigentum stehenden Wald zu beachten hat (vgl. § 32 i.V.m. § 
31 LFoG NRW). Außerdem ist der Gemeindewaldbesitz nach einem Betriebsplan auf der Grundlage eines Be-
triebsgutachtens zu bewirtschaften (vgl. § 33 LFoG NRW), dessen Erfüllung durch einen jährlich aufzustellenden 
Wirtschaftsplan sichergestellt werden soll (vgl. § 34 LFoG NRW).  
 
Die Mindestinhalte von Betriebsplänen, Betriebsgutachten und Wirtschaftsplänen werden durch die „Erste Ver-
ordnung zur Durchführung des Landesforstgesetzes“ näher bestimmt. In diesem Zusammenhang gelten für die 
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes als Teil des gemeindlichen Vermögens auch die allgemeinen Vorgaben 
über die Verwaltung des Gemeindevermögens. Außerdem ist von der Gemeinde eigenverantwortlich zu ent-
scheiden, in welcher Verwaltungseinheit oder anderen Organisationsform die Bewirtschaftung des Gemeindewal-
des verantwortlich erfolgen soll.  
 
Für die Verwaltung von Gemeindewald findet aber auch das Gesetz über den Gemeinschaftswald im Land Nord-
rhein-Westfalen - Gemeinschaftswaldgesetz - Anwendung, durch das u.a. auch die Haushaltswirtschaft von 
Waldgenossenschaft, angelehnt an die gemeindliche Haushaltswirtschaft, im Einzelnen bestimmt wird. So hat z. 
B. der Wirtschaftsplan neben der Planung der forstlichen Maßnahme auch die voraussichtlich anfallenden Kosten 
sowie die voraussichtlichen Einnahmen aus der Nutzung der forstlichen Grundstücke aufzuweisen und ist der 
Aufsichtsbehörde zuzuleiten. Außerdem ist der Wirtschaftsplan nach Ablauf des Wirtschaftsjahres durch einen 
Wirtschaftsnachweis abzuschließen. 

 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 91 
Inventur, Inventar und Vermögensbewertung 

 
(1) Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden 
und Rechnungsabgrenzungsposten in einer Inventur unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur 
vollständig aufzunehmen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzu-
geben (Inventar).  
 
(2) 1Für die im Jahresabschluss auszuweisenden Wertansätze gilt: 
1. Vermögensgegenstände sind höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die 

planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen anzusetzen, 
2. Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag, Rentenverpflichtungen, für die eine Gegenleistung 

nicht mehr zu erwarten ist, zu ihrem Barwert und Rückstellungen nur in Höhe des Betrages anzusetzen, der 
voraussichtlich notwendig ist. 

2Die Bewertung ist unter Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes vorsieht, vorzunehmen.  
 
 
Erläuterungen zu § 91: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Inhalte der Inventur 
 
In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft kommt der jährlich durchzuführenden Inventur eine große Bedeutung 
zu, denn das gemeindliche Inventar, das auf der örtlichen Inventur aufbaut, stellt eine Grundlage für die Jahres-
abschluss aufzustellende Bilanz dar. Es handelt sich bei der Inventur um ein unabhängig von der Buchführung zu 
erstellendes vollständiges, detailliertes Erfassen aller Vermögensgegenstände und Schulden zu einem Stichtag. 
Die Inventur hat den Zweck der Sicherung und Überwachung des gemeindlichen Vermögens und führt zum ge-
meindlichen Inventar.  
 
Von der Gemeinde sollen dabei die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI) beachtet werden. Die Inhalte zur 
Inventur und zum Inventar sind in § 28 GemHVO NRW näher bestimmt worden. Für die Durchführung der Inven-
tur werden zudem Inventurvereinfachungsverfahren zugelassen (vgl. § 29 GemHVO NRW). Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass die Bilanz im gemeindlichen Jahresabschluss auf dem festgestellten Inventar aufbaut und umfas-
send Auskunft über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde geben soll. Die in der Gemeindeordnung und 
der Gemeindehaushaltsverordnung enthaltenen Vermögensvorschriften für die Gemeinden ergänzen sich in 
diesem Sinne gegenseitig. 
 
 
2. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur  
 
Bei der Durchführung der Inventur sind von der Gemeinde die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI) zu 
beachten. Sie sollen u.a. gewährleisten, dass als Ergebnis der Inventur ein Verzeichnis (Inventar) aufgestellt wird. 
Dieses Verzeichnis muss sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden der Gemeinde mit ihren Werten auf-
weisen enthält. Im Rahmen der Inventur ist daher nicht nur auf das "Vorhandensein" der gemeindlichen Vermö-
gensgegenstände und Schulden abzustellen. Es müssen auch die für die Bewertung der gemeindlichen Vermö-
gensgegenstände und Schulden relevanten Informationen erfasst und dokumentiert werden. Diese Festlegungen 
erfordern, die Vermögensgegenstände und die Schulden der Gemeinde einzeln nach ihrer Art, nach ihrer Menge 
und mit ihrem Wert zu erfassen, wobei eine Stichprobeninventur, die Festbewertung und die Gruppenbewertung 
als Vereinfachungen zulässig sind.  
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Die Durchführung der gemeindlichen Inventur ist dabei in einem Inventurrahmenplan zu dokumentieren. Die Er-
gebnisse der Inventur aus der örtlichen Erfassung müssen daher in Zähllisten nachgewiesen werden. Die örtli-
chen Unterlagen sollen deshalb so ausgestaltet sein, dass diese Nachweise für einen sachverständigen Dritten 
innerhalb einer angemessenen Zeit nachprüfbar sind. Folgende Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur sollen 
auch für die Gemeinde gelten und bei der Durchführung der Inventur beachtet werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Grundsatz der  
Vollständigkeit der  
Bestandsaufnahme 

 
Nach diesem Grundsatz muss als Ergebnis der Inventur ein 
Verzeichnis (Inventar) vorliegen, das sämtliche Vermögensge-
genstände und Schulden enthält. Bei der Erfassung sind daher 
die für die Bewertung relevanten Informationen mit zu erfassen. 
  

Grundsatz der 
Richtigkeit der  

Bestandaufnahme 

 
Nach diesem Grundsatz sind bei allen zulässigen Inventurver-
fahren die Art und die Menge sowie der Wert der Vermögens-
gegenstände und der Schulden zweifelsfrei festzustellen.  
 

Grundsatz der 
Einzelerfassung  

der Bestände 

 
Nach diesem Grundsatz sind die Vermögensgegenstände und 
die Schulden einzeln nach ihrer Art, nach ihrer Menge und 
ihrem Wert zu erfassen. Dabei sind eine Stichprobeninventur, 
die Festbewertung und die Gruppenbewertung zulässig. 
 

Grundsatz der 
Dokumentation und  

Nachprüfbarkeit 

 
Nach diesem Grundsatz ist die Durchführung der Inventur in 
einem Inventurrahmenplan zu dokumentieren. Die Ergebnisse 
der Inventur sind in Zähllisten nachzuweisen. Diese Unterlagen 
müssen für einen sachverständigen Dritten in einer angemes-
senen Zeit nachprüfbar sein. 
 

Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit 

 
Nach diesem Grundsatz muss der Aufwand, der im Rahmen der 
Durchführung der Inventur zu erwarten ist, in einem angemes-
senen Verhältnis zu den erwartenden Ergebnissen stehen. 
Zulässige Vereinfachungen bei der Inventur sind in die Beurtei-
lung einzubeziehen. 
 

Abbildung 119 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur“ 
 
Im Rahmen ihrer Inventur kann die Gemeinde abwägen, ob der örtliche Aufwand, der wegen der Durchführung 
der Inventur zu erwarten ist, in einem angemessenen Verhältnis zu den erwartenden Ergebnissen der Inventur 
steht. Sie soll in die Beurteilung auch die haushaltsrechtlich zulässigen Inventurvereinfachungen einbeziehen, z. 
B. die Nutzung von bei der Gemeinde vorhandener Verzeichnisse (vgl. § 29 Absatz 1 GemHVO NRW). 
 
 
3. Inventurformen 
 
3.1 Zeitliche Inventurformen 
 
Die Vorschrift sieht eine jährliche vollständige Erfassung der im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehen-
den Vermögensgegenstände, der Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, aber auch der Forderungen und 
Verbindlichkeiten vor. Dazu ist z. B. zu beachten, dass die gemeindlichen Vermögensgegenstände mindestens 
alle drei Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen sind. Vor diesem Hintergrund bestehen für die Ge-
meinde verschiedene Formen für die zeitliche Durchführung ihrer Inventur (vgl. Abbildung).  
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Zeitliche Inventurformen 
 

 
INVENTURFORM 

 
DURCHFÜHRUNG 

 
Stichtagsinventur 

 

 
Die Inventur wird in der Regel in Form der körper-
lichen Bestandsaufnahme und höchsten zehn 
Tage vor oder nach dem Abschlussstichtag durch-
geführt. 
 

 
Vor- und nachverlegte 

Stichtagsinventur 
 

 
Die Inventur wird in der Regel in Form der körper-
lichen Bestandsaufnahme innerhalb der letzten 
drei Monate vor oder innerhalb der ersten beiden 
Monate nach dem Abschlussstichtag durchgeführt. 
Sie erfordert je nach tatsächlicher Durchführung 
eine Wertfortschreibung oder Wertrückrechnung. 
 

 
Permanente Inventur 

 
Die Inventur wird in Form der regelmäßigen Über-
prüfung der Buchbestände durch eine körperliche 
Bestandsaufnahme während des gesamten Jah-
res überprüft und der Bestand zum Abschluss-
stichtag in den Jahresabschluss übernommen. Sie 
erfordert eine ordnungsgemäße und zeitgerechte 
Buchführung. 
 

Abbildung 120 „Zeitliche Inventurformen“ 
 
 
3.2. Die sachlichen Inventurformen 
 
Die Vorschrift sieht eine jährliche vollständige Erfassung der im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehen-
den Vermögensgegenstände vor. In dieser Inventur sind auch die gemeindlichen Forderungen und Verbindlich-
keiten nach den örtlichen Inventurvorgaben zu erfassen. Der Gemeinde stehen für die sachliche Durchführung 
ihrer Inventur verschiedene Formen zur Verfügung. Diese Formen können gleichzeitig auch Inventurvereinfa-
chungen nach § 29 GemHVO NRW darstellen (vgl. Abbildung).  
 

 
Sachliche Inventurformen 

 
 

INVENTURFORM 
 

DURCHFÜHRUNG 

 
Körperliche Bestandsaufnahme 

 

 
Die mengenmäßige Erfassung der einzelnen 
körperlichen Vermögensgegenstände der Ge-
meinde erfolgt durch Zählen, Messen und Wiegen. 
 

 
 

Buch- und Beleginventur 
 

 
 
Die gemeindliche Inventur kann anhand vorhan-
dener Verzeichnisse über Bestand, Art, Menge 
und Wert an Vermögensgegenständen und Schul-
den der Gemeinde durchgeführt werden, wenn 
gesichert ist, dass dadurch die tatsächlichen Ver-
hältnisse zutreffend erfasst werden (vgl. § 29 
Absatz 1 GemHVO NRW). Diese Form findet 
regelmäßig bei nichtkörperlichen Gegenständen 
statt. 
 

Abbildung 121 „Sachliche Inventurformen“ 
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Von der Gemeinde ist in den Fällen, in denen bei der gemeindlichen Inventur von einer Vereinfachungsmöglich-
keit Gebrauch gemacht werden soll, zu prüfen, ob die örtlich jeweils vorgesehene Maßnahme zu mehr Wirtschaft-
lichkeit beiträgt als die Inventur nach den allgemein geltenden Bedingungen und der Grundsatz der Vollständig-
keit sowie der Grundsatz der Richtigkeit nicht unvertretbar beeinträchtigt werden. 
 
 
4. Gemeindliche Vermögensgegenstände 
 
4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Das gemeindliche Vermögen dient der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und muss dazu ein Potenzial zur Nutzen-
stiftung im Sinne des Gemeinwohls haben. Die Gemeinde hat deshalb ihre Vermögensgegenstände so zu verwal-
ten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben (vgl. § 10 GO NRW). Zum Vermögen der Gemeinde im haus-
haltsrechtlichen Sinn ist die Gesamtheit aller Sachen und Rechte zu zählen, die der Gemeinde gehören oder 
zustehen oder bei denen sie wirtschaftlicher Eigentümer ist, soweit die Gegenstände nicht aufgrund ausdrückli-
cher Vorschriften von der Gemeinde gesondert zu behandeln sind. Das Haushaltsrecht für Gemeinden orientiert 
sich bei der Auslegung des Begriffs „Vermögensgegenstand“, für den es keine gesetzliche Definition und keine 
einheitliche Begriffsbestimmung gibt, an der kaufmännischen Auslegung.  
 
In diesem Zusammenhang muss zudem beachtet werden, dass für das gemeindliche Vermögen der Nachweis 
einer ordnungsgemäßen Verwaltung, über den Werterhaltung und den Substanzverzehr zu erbringen ist, um die 
gemeindliche Aufgabenerfüllung dauerhaft zu gewährleisten (vgl. § 90 GO NRW). Diese haushaltsrechtlichen 
Vorgaben wirken sich auf die jährliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde mit der Folge aus, dass eine Bilanz als 
gemeindliche Vermögensrechnung ein wichtiger Bestandteil des gemeindlichen Jahresabschlusses ist und zur 
Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde in erheblichem Umfang beiträgt (vgl. § 41 und 43 GemHVO 
NRW). Die in der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung enthaltenen Vermögensvorschriften 
über den Erwerb, die Veräußerung, den Nachweis und die bilanzielle Behandlung des Vermögens der Gemeinde 
ergänzen sich dabei gegenseitig.  
 
 
4.2 Die Bilanzierung 
 
Die Eignung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes, in der gemeindlichen Bilanz dem Grunde nach an-
gesetzt werden zu können, wird mit dem Begriff „Bilanzierungsfähigkeit“ umschrieben. Es wird aber auch der 
Begriff „Aktivierungsfähigkeit“ dafür verwendet, weil da das gemeindliche Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz 
anzusetzen ist. Die Bilanzierung von gemeindlichen Vermögensgegenständen erfordert zudem das Vorliegen 
bestimmter Voraussetzungen bis es zu einem Wertansatz für einen Vermögensgegenstand in der Bilanz der 
Gemeinde kommen kann. Die Voraussetzungen werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Bilanzierung von gemeindlichem Vermögen 

 
 

Geschäftsvorfall 
▼ 

 
z.B. Erwerb eines Vermögensgegenstandes 
 

 
Abstrakte  

Aktivierungsfähigkeit 
▼ 

 
- Vermögensgegenstand gehört der Gemeinde 
- vor dem Abschlussstichtag erworben 
- Nutzenerwartung durch die Gemeinde 
 

 
Konkrete  

Aktivierungsfähigkeit 
▼ 

 
- Nutzen wird der Gemeinde zufließen 
- Wert ist konkret ermittelbar 
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Die Bilanzierung von gemeindlichem Vermögen 

 
Allgemeine 

Ansatzvorgaben 
▼ 

- Bruttoansatz 
- keine Verrechnung mit Passivposten 
 

 
Spezielle 

Ansatzvorgaben 
▼ 

 
- Zuordnung zum bestimmten Bilanzposten 
- ggf. weitere Vorgaben 

 
Aktivierung 

 
Abbildung 122 „Die Bilanzierung von gemeindlichem Vermögen“ 

 
Die Bilanzierung von Vermögensgegenständen der Gemeinde hat grundsätzlich nach der zivilrechtlichen Rechts-
lage zu erfolgen, weil im Regelfall der zivilrechtliche Eigentümer nach der Eigentumsübertragung auch die Sach-
herrschaft über einen Vermögensgegenstand innehat (vgl. § 903 BGB) und ihm dadurch eine uneingeschränkte 
Verfügungs- und Nutzungsberechtigung zusteht.  Für die gemeindliche Bilanzierung muss diese Sachlage nicht 
zwingend gegeben sein. Für die gemeindliche Bilanzierung eines Vermögensgegenstandes ist es ausreichend, 
dass der Vermögensgegenstand der Gemeinde wirtschaftlich zugerechnet werden kann bzw. die Gemeinde der 
wirtschaftliche Eigentümer ist (vgl. § 33 Absatz 1 GemHVO NRW). Die Gemeinde hat daher insbesondere im 
Rahmen der Bilanzierung zu prüfen, on und in welchem Umfang sie bei Vermögensgegenständen die dabei be-
stehenden Chancen und Risiken trägt. 
 
 
4.3 Anschaffungskosten und Herstellungskosten 
 
Von der Gemeinde werden durch Anschaffung oder Herstellung vielfach neue Vermögenswerte erworben oder 
vorhandene Vermögenswerte vermehrt. Aus diesen gemeindlichen Geschäften entstehen Anschaffungskosten 
und Herstellungskosten für die Gemeinde, die bilanziell „Zugangswerte" darstellen, weil im Umfang der Anschaf-
fungskosten oder Herstellungskosten die von der Gemeinde neu angeschafften oder hergestellten Vermögens-
gegenstände erstmals wertmäßig bilanziert werden. Es bedarf daher einer zutreffenden Ermittlung bzw. Berech-
nung der Anschaffungskosten oder Herstellungskosten der zu bilanzierenden Vermögensgegenstände unter 
Beachtung der haushaltsrechtlichen Kostenzuordnungen (vgl. § 33 Absatz 2 und 3 GemHVO NRW).  
 
Für die gemeindliche Bilanzierung müssen daher die Anschaffungskosten oder Herstellungskosten konkret für 
den einzelnen Vermögensgegenstand ermittelt werden. Es ist dabei lediglich zur Kostenzuordnung die Festle-
gung erforderlich, ob eine Anschaffung oder Herstellung eines neuen Vermögensgegenstandes vorliegt. Bei Er-
weiterungen vorhandener Vermögensgegenstände ist von der Gemeinde eine Prüfung dahingehend vorzuneh-
men, ob durch die durchgeführten Maßnahmen für die Gemeinde Herstellungskosten oder Erhaltungsaufwand 
entstanden sind. Außerdem muss von der Gemeinde der Zeitpunkt des Übergangs bzw. der Übernahme des 
wirtschaftlichen Risikos bestimmt werden, um auch in zeitlicher Hinsicht eine zutreffende Bilanzierung eines Ver-
mögensgegenstandes vornehmen zu können.  
 
Bei den gemeindlichen Herstellungskosten muss zudem geprüft werden, wer bei der Herstellung eines gemeindli-
chen Vermögensgegenstandes das wirtschaftliche Risiko trägt. Sofern die Gemeinde keine Eigenherstellung 
vornimmt, sondern eine Fremdherstellung erfolgt, stellt dieser Vorgang für die Gemeinde die Beschaffung von 
Leistungen Dritter dar. Außerdem können durch vorbereitende Maßnahmen bereits gemeindliche Anschaffungs-
kosten vor dem eigentlichen Erwerb eines Vermögensgegenstandes durch die Gemeinde bzw. vor dem Über-
gang des Eigentums auf die Gemeinde entstehen. In besonderen Fällen können aber auch ebenso nach dem 
Anschaffungszeitpunkt noch nachträgliche Anschaffungskosten für die Gemeinde entstehen. 
 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 91 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 714 

4.4 Geringwertige Vermögensgegenstände 
 
Die geringwertigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens der Gemeinde haben i.d.R. eine voraussicht-
liche Nutzungsdauer von mehr als einem Jahr. Ihr Wert ist jedoch so gering, dass eine Verteilung der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer zu hohem Aufwand führen würde. Unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes der Wesentlichkeit ist für die Rechnungslegung über solche Vermögensgegenstände eine Ver-
einfachung zugelassen worden.  
 
Die geringwertigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 
die 410 Euro nicht übersteigen, müssen selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, 
wenn von der Vereinfachung im Rechnungswesen Gebrauch gemacht werden soll. Bei der Bestimmung der 
Wertgrenze dieser Vermögensgegenstände sind nicht nur die Umsatzsteuer, sondern auch Rabatte und Skonti 
kostenmindernd zu berücksichtigen. Für die Beurteilung der selbstständigen Nutzungsfähigkeit kommt es darauf 
an, dass das betreffende Wirtschaftsgut nicht Teil einer Gesamtheit ist, z. B. einer Maschine.  
 
Es wird den Gemeinden ermöglicht, geringwertige Vermögensgegenstände im Jahr der Anschaffung oder Her-
stellung vollständig abzuschreiben (Sofortabschreibung). Sie können auch in Inventarlisten oder auf einem Sam-
melposten erfasst werden. Den geringwertigen Vermögensgegenständen kann ihr Abgang im Jahr des Zugangs 
unterstellt werden, auch wenn solche Wirtschaftsgüter im Einzelfall oder regelmäßig tatsächlich noch mehrere 
Jahre von der Gemeinde genutzt werden.  
 
 
4.5 Der „Erinnerungswert“ als Merkposten 
 
Der Grundsatz der Vollständigkeit, der bei der Bilanzierung von der Gemeinde zu beachten ist, verlangt, dass alle 
gemeindlichen Vermögensgegenstände, die zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde genutzt werden, in der ge-
meindlichen Bilanz anzusetzen sind. Diese Vorgabe bedeutet, dass auch bereits voll abgeschriebene gemeindli-
che Vermögensgegenstände des Anlage- und des Umlaufvermögens, die gleichwohl noch von der Gemeinde im 
Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung genutzt werden, und daher für den Geschäftsbetrieb der Gemeinde fortbestehen 
bzw. diesem dienen, in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen sind.  
 
Nach diesem Grundsatz darf dabei für solche Vermögensgegenstände kein Null-Ansatz bei dem betreffenden 
Bilanzposten in der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen werden, denn in der gemeindlichen Bilanz dürfen nur 
werthaltige Vermögensgegenstände angesetzt werden. Unter Beachtung dieser Vorgaben sind abgeschriebene, 
aber noch von der Gemeinde genutzte Vermögensgegenstände mit der kleinsten bilanziellen Werteinheit, also 
i.d.R. mit einem Betrag von einem Euro anzusetzen. Ein solcher Mindestwert für einen Ansatz in der gemeindli-
chen Bilanz wird in der Praxis als „Erinnerungswert“ und als "Merkposten" bezeichnet. Er ist entsprechend in der 
Buchführung der Gemeinde sowie in ihrem Inventar jeweils in der gleichen Höhe auszuweisen.  
 
Ein Erinnerungswert ist daher grundsätzlich bei allen Vermögensgegenständen der Gemeinde anzusetzen, die 
voll abgeschrieben sind, aber durch die Gemeinde wegen ihrer noch bestehenden Nutzungsfähigkeit in Gebrauch 
sind. Derartige Vermögensgegenstände sind durch die Gemeinde weiterhin zu aktivieren und müssen in der ge-
meindlichen Bilanz enthalten sein. Die Gemeinde kann anhand der örtlichen Verhältnisse eigenverantwortlich 
entscheiden, ob in ihrer Bilanz ein Merkposten von einem Euro für jeden einzelnen abgeschriebenen Vermö-
gensgegenstand oder für die Vermögensgegenstände, die unter dem gleichen Bilanzposten anzusetzen sind, 
ausgewiesen wird. Es genügt z. B., wenn die Gemeinde für alle ihre abgeschriebenen PKW einen Euro in ihrer 
Bilanz ansetzt, statt für jeden PKW den Erinnerungswert von einem Euro anzusetzen. 
 
Solche bilanzielle Ansätze verstoßen nicht gegen den Grundsatz der Bilanzwahrheit. Sie sind auch nach den GoB 
erforderlich, weil ein Verzicht auf einen bilanziellen Ansatz von noch vorhandenen und von der Gemeinde genutz-
ten Vermögensgegenständen nicht mit diesen Grundsätzen in Einklang steht. Bei einem Sammelansatz in der 
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gemeindlichen Bilanz müssen aber die einzelnen abgeschriebenen, aber noch genutzten gemeindlichen Vermö-
gensgegenstände im Inventar der Gemeinde mit dem Erinnerungswert erfasst und ausgewiesen sein. 
 
 
5. Gemeindliche Schulden 
 
5.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Der Begriff "Schulden" wird in vielfältiger Weise in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft verwendet. Grundsätz-
lich werden unter dem Begriff die bestehenden und die hinreichend sicher zu erwartenden wirtschaftlichen Belas-
tungen der Gemeinde verstanden, die auf einer rechtlichen oder wirtschaftlichen Leistungsverpflichtung der Ge-
meinde beruhen und selbstständig bewertbar sowie abgrenzbar sind, d.h. nicht nur ein allgemeines Risiko für die 
künftige Haushaltswirtschaft der Gemeinde darstellen. Ausgehend von der Passivseite der Bilanz wird der Begriff 
„Schulden“ u.a. auch dadurch abgegrenzt, dass nicht das Eigenkapital und die Sonderposten sowie die passive 
Rechnungsabgrenzung dazu zu zählen sind.  
 
Die bei dieser Abgrenzung dann noch auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz verbleibenden Rückstellun-
gen und Verbindlichkeiten der Gemeinde sollen dazu dienen, dass die Bilanz ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Schuldenlage der Gemeinde vermitteln kann, weil die gemeindlichen Verpflichtungen 
aufgezeigt werden. In diesem Zusammenhang ergänzen sich die in der Gemeindeordnung und der Gemeinde-
haushaltsverordnung enthaltenen Vorschriften über die Aufnahme von Schulden bzw. Krediten, deren Nachweis 
und bilanzielle Behandlung gegenseitig. Diese Vorgaben wirken sich auf die jährliche Haushaltswirtschaft der 
Gemeinde mit der Folge aus, dass die Bilanz als Bestandteil des gemeindlichen Jahresabschlusses ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Schuldenlage zu vermitteln hat.  
 
 
5.2 Die Bilanzierung 
 
Die Eignung einer gemeindlichen Verpflichtung für einen Ansatz in der gemeindlichen Bilanz wird mit dem Begriff 
„Bilanzierung dem Grunde nach“ umschrieben oder auch als „Bilanzierungsfähigkeit“ bezeichnet. Es wird aber 
auch der Begriff „Passivierungsfähigkeit“ dafür verwendet, weil die gemeindlichen Schulden auf der Passivseite 
der gemeindlichen Bilanz anzusetzen sind. Die Gemeinde hat ihre Schulden grundsätzlich nach der zivilen 
Rechtslage zu bilanzieren, sodass die Verpflichtungen gegenüber ihren Gläubigern bei ihr als Schuldner zu pas-
sivieren sind. Die Bilanzierung von gemeindlichen Schulden erfordert dabei das Vorliegen bestimmter Vorausset-
zungen, die nachfolgend aufgezeigt werden (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Bilanzierung von gemeindlichen Schulden 

 
 

Geschäftsvorfall 
▼ 

 
- z. B. Eingehen von Verpflichtungen 
 

 
Abstrakte  

Passivierungsfähigkeit 
▼ 

 
- bestehende Verpflichtung der Gemeinde 
- vor dem Abschlussstichtag entstanden 
- Erwartung eines Nutzenabflusses 
 

 
Konkrete  

Passivierungsfähigkeit 
▼ 

 
- Ressourcenabfluss bei der Gemeinde 
- Erfüllungsbetrag ist konkret ermittelbar 
 

 
Allgemeine 

Ansatzvorgaben 
▼ 

 
- Bruttoansatz 
- keine Verrechnung mit Aktivposten 
 

 
Spezielle 

 
- Zuordnung zum bestimmten Bilanzposten 
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Die Bilanzierung von gemeindlichen Schulden 

 
Ansatzvorgaben 

▼ 
- ggf. weitere Vorgaben 

 
Passivierung 

 
Abbildung 123 „Die Bilanzierung von gemeindlichen Schulden“ 

 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Inventur und Inventar) 
 
1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
1.1.1 Die Verpflichtung zur jährlichen Inventur 
 
Die Vorschrift regelt die generelle Verpflichtung der Gemeinde, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI) eine Inventur durchzuführen und ein Inventar anzu-
legen. Diese Grundsätze sollen dazu beitragen, die gemeindliche Inventur so durchzuführen, dass ein Inventar 
erstellt und der Bilanz als Vermögensverzeichnis zugrunde gelegt werden kann. Gleichzeitig dienen diese 
Grundsätze dazu, dass in der Inventur eine vollständige, mengen- und wertmäßige Erfassung des Vermögens 
und der Schulden der Gemeinde erfolgt. Es ist daher ausdrücklich bestimmt worden, dass die Gemeinde den 
Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben haben (Inventar).  
 
Diese Vorgabe erfordert grundsätzlich eine körperliche Aufnahme (Inventur), bei der die Grundsätze ordnungs-
mäßiger Inventur, also Vollständigkeit, Richtigkeit, Dokumentation und Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme, 
Einzelerfassung der Bestände, die gesonderte Erfassung der Forderungen und Verbindlichkeiten sowie der 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit Anwendung finden. Die Vorschrift ist dabei darauf ausgerichtet, dass die Ge-
meinde durch die Inventur einen Überblick über ihr gesamtes Vermögen erhält (vgl. § 28 GemHVO NRW). 
Gleichzeitig wird durch die gemeindliche Inventur eine Kontrolle und ein Vergleich mit den vorhandenen Bu-
chungsunterlagen ermöglicht, sodass frühzeitig mögliche Differenzen entdeckt und die Ursachen dafür untersucht 
werden können. Der Inventur dient daher auch der Sicherung und Überwachung des gemeindlichen Vermögens. 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Inventur können die geringwertigen Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 
410 Euro ohne Umsatzsteuer auch dahingehend erfasst werden, dass diese im Jahr ihrer Anschaffung oder Her-
stellung in gesonderte Inventarlisten aufgenommen oder auf einem Sammelposten (gesondertes Konto) gebucht 
werden können. Auf eine Erfassung solcher Vermögensgegenstände zu verzichten, weil ggf. kein Ansatz in der 
Bilanz erfolgen wird, ist für sich allein kein Grund, bestimmte Vermögensgegenstände aus der Inventur auszu-
schließen. Es sollen aber wirtschaftliche Gesichtspunkte bzw. der Aufwand der Erfassung aller Vermögensge-
genstände bei der Bestimmung des örtlichen Inventurumfanges eine ausreichende Berücksichtigung finden. 
 
 
1.1.2 Die Zwecke des gemeindlichen Inventars  
 
Das gemeindliche Inventar ist eine wichtige Grundlage für die Aufstellung der gemeindlichen Bilanz im Rahmen 
des jährlichen Jahresabschlusses der Gemeinde. Es ist deshalb bestimmt worden, dass für den Schluss eines 
jeden Haushaltsjahres nicht nur die Vermögensgegenstände und Schulden vollständig aufzunehmen sind, son-
dern dabei auch der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzugeben ist (Inventar). 
Dem gemeindlichen Inventar kommt damit sowohl eine besondere Ordnungsfunktion als auch eine Wertermitt-
lungsfunktion zu. Diese Funktionen können jedoch nur gewährleistet werden, wenn die gemeindliche Inventur 
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ordnungsgemäß und vollständig durchgeführt wird. Ein Inventar der Gemeinde stellt dabei das Bindeglied zwi-
schen den in der Inventur erfassten gemeindlichen Vermögensgegenständen und den gemeindlichen Schulden 
und deren Ansatz in der gemeindlichen Bilanz dar (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Zusammenhang von Inventar und Bilanz 

 
 

INVENTAR 
 

BILANZ 
 
Mengen- und Wertangaben zum  
gemeindliches Vermögen und Schulden 
 

 
Wertangaben über  
gemeindliches Vermögen und Schulden 
 

 
Vermögensgegenstände werden 
nach ihren Arten erfasst 
 

 
Vermögensgegenstände werden bei 
Bedeutung nach Arten angesetzt 
 

 
Schulden werden 
nach ihren Arten erfasst 
 

 
Schulden werden bei 
Bedeutung nach Arten angesetzt 
 

 
Darstellung i.d.R. in Staffelform 
 

 
Darstellung in Kontoform 
 

 
Interne Verwaltungsunterlage 
 

 
Information für die Öffentlichkeit 
 

 
Nicht für Analysen vorgesehen 
 

Geeignet für Bilanzanalysen 

Abbildung 124 „Der Zusammenhang von Inventar und Bilanz“ 
 
Die haushaltsrechtliche Vorschrift enthält für die Gemeinde zudem auch wichtige Grundsätze, damit bei der In-
ventur als Bestandsaufnahme eine lückenlose, mengen- und wertmäßige Erfassung des Vermögens und der 
Schulden einer Gemeinde zum Schluss des Haushaltsjahres möglich wird. dar. Der Zusammenhang zwischen 
der Inventur, dem Inventar und der Bilanz der Gemeinde wird nachfolgend anhand der von der Gemeinde zu 
beachtenden Grundsätze schematisch aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze für Inventur, Inventar und Bilanz der Gemeinde 

 
 

INVENTUR 
  

INVENTAR 
  

BILANZ 
Bestandsaufnahme  Bestandsverzeichnis  Vermögensstatus 

 
1. Lückenlose 
 
2. mengen- und  wertmä-

ßige 
 
3. Erfassung der  
    Vermögensgegen- 
    stände und Schulden 
 
4. zu einem bestimmten 
    Zeitpunkt 
 
5. durch Inaugenschein- 
    nahme (messen,  
    zählen usw. 
 

 
 

 
 
 
Ergebnis 

der 
Inventur 
geht ein 

ins 
Inventar 

 
1. Mengen- und wertmäßige 
 
2. Einzeldarstellung der 
    Vermögensgegenstände 
    und Schulden 
 
3. in einer geordneten 
    Zusammenstellung 
 
4. zu einem bestimmten  
    Zeitpunkt 
 

 
 
 
 
 
 

Überleitung  
aus dem 
Inventar 

in die 
Bilanz 

 
1. Wertmäßige Darstellung 
 
2. mit betragsmäßiger Zusam-

men- 
    Fassung gleichartiger Posten 
 
3. als Gegenüberstellung von 
    Vermögen und Schulden  
     sowie Eigenkapital 
 
4. zu einem Stichtag 
 
5. unter Fortschreibung  
    der Werte aus laufenden 
    Aufzeichnungen 
  

Abbildung 125 „Die Grundsätze für Inventur, Inventar und Bilanz der Gemeinde“ 
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1.2 Die Anwendung bestimmter Begriffe 
 
1.2.1 Der Begriff „Vermögensgegenstand“ 
 
Das Haushaltsrecht für Gemeinden orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Vermögensgegenstand“, für 
den es keine gesetzliche Definition und keine einheitliche Begriffsbestimmung gibt, an der kaufmännischen Aus-
legung (vgl. § 33 GemHVO NRW). Im allgemeinen Wirtschaftsleben wird ein Wirtschaftsgut dadurch als Vermö-
gensgegenstand charakterisiert, das mit ihm ein wirtschaftlicher Wert vorliegt, das Wirtschaftsgut selbstständig 
nutzungsfähig und bewertbar ist. Diese Kriterien ermöglichen grundsätzlich, Wirtschaftsgüter sowohl als Sachge-
samtheit wie auch in ihren technischen Einzelteilen zu bewerten und zu bilanzieren. Diese Sachlage gilt auch für 
gemeindliche Vermögensgegenstände. Es kommt noch hinzu, dass ein gemeindlicher Vermögensgegenstand 
auch der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen muss, sofern er nicht zum Verbrauch bestimmt ist. 
 
 
1.2.2 Der Begriff „Schulden“ 
 
Das Haushaltsrecht für Gemeinden orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Schulden“, für den es auch 
keine gesetzliche Definition und keine einheitliche Begriffsbestimmung gibt, ebenfalls an der kaufmännischen 
Auslegung. Im allgemeinen Wirtschaftsleben wird, ausgehend von der Passivseite der Bilanz, der Begriff dadurch 
abgegrenzt, dass nicht das Eigenkapital und die Sonderposten sowie die passive Rechnungsabgrenzung dazu zu 
zählen sind (vgl. § 41 Absatz 4 GemHVO NRW). Der Begriff "Schulden" wird dabei umfassend im Sinne von 
gemeindlichen Verpflichtungen verstanden und verwendet. Er wird vielfach nur als Obergriff verwendet, weil aus 
der Betrachtung der "gemeindlichen Schulden" auch eine andere inhaltliche Abgrenzung haushaltswirtschaftlich 
sachgerecht sein kann.  
 
 
1.2.3 Der Begriff „Rechnungsabgrenzungsposten“ 
 
In der gemeindlichen Bilanz sind immer dann von der Gemeinde auch Rechnungsabgrenzungsposten anzuset-
zen, wenn nach dem Grundsatz der periodengerechten Abgrenzung nach Sache und Zeit die Ausgaben oder 
Einnahmen im abgelaufenen Haushaltsjahr erfolgt sind, die Aufwendungen oder Erträge jedoch erst den folgen-
den (späteren) Haushaltsjahren zuzurechnen sind. Die Beträge sollen dabei nicht geringfügig sein. Den Rech-
nungsabgrenzungsposten liegen dabei gemeindliche Geschäftsvorfälle oder Verträge zugrunde, bei denen die 
Leistung und die Gegenleistung von zeitbezogener Natur sind, jedoch in zeitlicher Hinsicht auseinanderfallen.  
 
Für den Ansatz von Rechnungsabgrenzungsposten in der gemeindlichen Bilanz muss daher der betreffende 
Zeitraum kalendermäßig bestimmbar sein. Er muss berechenbar sein und sich aus dem jeweils vorliegenden 
Sachverhalt oder dem gemeindlichen Geschäftsvorfall ergeben. Nur für derartige transitorische Vorgänge der 
Gemeinde dürfen die notwendigen Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz der Gemeinde angesetzt werden, 
wenn die Voraussetzungen dafür bei der Gemeinde vorliegen. 
 
 
1.3 Die Nachvollziehbarkeit des Inventurverfahrens 
 
1.3.1 Allgemeine Voraussetzungen 
 
Bei der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Überwachung und Auswertung der gemeindlichen Inventur sowie 
bei der Aufstellung des Inventars der Gemeinde sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu beach-
ten. Daraus abgeleitet haben sich auf die Inventur bezogene Grundsätze entwickelt, die als Grundsätze ord-
nungsmäßiger Inventur (GoI) bei der Inventur zu beachten sind. Als zur Inventur gehörende Grundsätze gelten 
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die Grundsätze "Vollständigkeit", "Richtigkeit", "Klarheit" und "Dokumentation", die Nachprüfbarkeit der Bestands-
aufnahme, die Einzelerfassung der Bestände und die Einzelbewertung sowie der Grundsatz "Wirtschaftlichkeit". 
Für die Durchführung der Inventur muss noch beachtet werden, dass die gemeindlichen Forderungen und Ver-
bindlichkeiten getrennt von den Vermögensgegenständen der Gemeinde zu erfassen sind.  
 
 
1.3.2 Die Vollständigkeit der Bestandsaufnahme 
 
Als Ergebnis der Inventur muss ein Verzeichnis (Inventar) vorliegen, das sämtliche Vermögensgegenstände und 
Schulden enthält. Bei der Erfassung der Vermögensgegenstände sind alle für die Bewertung relevanten Informa-
tionen (qualitativer Zustand, Beschädigungen und Mängel, verminderte oder fehlende Verwertbarkeit) festzuhal-
ten. Doppelerfassungen und Erfassungslücken müssen bereits bei der Inventurplanung ausgeschlossen werden.  
 
Für den Bereich der Schulden sind insbesondere die Vollständigkeit der Rückstellungen sowie ein Überblick über 
die wesentlichen Risiken sicherzustellen. Diese Sachlage führt dazu, dass neben den Vermögensgegenständen 
und Schulden auch alle sonstigen wichtigen Verträge bekannt und erfasst sein müssen, sofern daraus haus-
haltswirtschaftliche Auswirkungen entstanden sind oder entstehen. Die vollständig abgeschriebenen, aber noch 
von der Gemeinde genutzten Vermögensgegenstände sind mit einem Erinnerungswert nachzuweisen. 
 
 
1.3.3 Die Richtigkeit der Bestandsaufnahme 
 
Bei allen gemeindlichen Inventurverfahren sind die Art, die Menge und der Wert der einzelnen Vermögensgegen-
stände und Schulden der Gemeinde zweifelsfrei festzustellen. Welches Inventurverfahren vor Ort von der Ge-
meinde angewendet wird, hängt im Wesentlichen davon ab, ob es sich um physisch erfassbare Vermögensge-
genstände (körperliche Inventur) oder um nicht physisch erfassbare Vermögensgegenstände (Buch- oder Bele-
ginventur) handelt. Zulässige Inventurvereinfachungsverfahren können dabei genutzt werden. Bei der Inventur ist 
auch das Vier-Augen-Prinzip umzusetzen, um die Richtigkeit der Bestandsaufnahme zu gewährleisten. Der 
Grundsatz der Richtigkeit erfordert auch, dass die Aufnehmenden über eine ausreichende Sachkunde verfügen 
müssen und dieses von der Gemeinde sichergestellt wird. 
 
 
1.3.4 Die Einzelerfassung der Bestände 
 
Die Pflicht zur Einzelerfassung der Bestände beinhaltet für die Gemeinde das Gebot, alle gemeindlichen Vermö-
gensgegenstände und die Schulden der Gemeinde einzeln nach ihrer Art, der Menge und dem Wert durch eine 
Inaugenscheinnahme zu erfassen. Diese allgemeine Vorgabe bedeutet i.d.R. die Durchführung einer körperlichen 
Inventur, sofern nicht andere Inventurformen zulässig sind. Die Stichprobeninventur ist nur bei Vorliegen der 
damit verbundenen Voraussetzungen möglich (vgl. § 29 Absatz 2 GemHVO NRW).  
 
Andererseits sind bei der Erfassung der gemeindlichen Vermögensgegenstände und Schulden die dafür zulässi-
gen Bewertungsvereinfachungsverfahren zu berücksichtigen, z.B. die Festbewertung oder die Gruppenbewertung 
(vgl. § 34 Absatz 1 und 3 GemHVO NRW). Bei den geringwertigen Vermögensgegenständen kann die Gemeinde 
eigenverantwortlich entscheiden, in ob und in welcher Form ggf. eine Inventarisierung erfolgen soll. Die Gemein-
de kann derartige Vermögensgegenstände z. B. in Inventarlisten oder auf einem Sammelposten erfassen. 
 
 
1.3.5 Die Dokumentation und Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme 
 
Der Grundsatz der Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme erfordert von der Gemeinde, dass die örtliche Vorge-
hensweise bei der Durchführung der Inventur im Inventurrahmenplan und die Ergebnisse der Inventur in Zähllis-
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ten und Inventarlisten zu dokumentieren sind. Ein sachverständiger Dritter muss sich innerhalb einer angemes-
senen Zeit einen Überblick über die Vorgehensweise und die Ergebnisse der Inventur verschaffen können. Es ist 
dazu nicht festgelegt worden, welches Maß an Sachverstand erforderlich sein muss, um die gemeindliche Tätig-
keit im jeweils betroffenen Produkt- bzw. Aufgabenbereich beurteilen und nachvollziehen zu können.  
 
Allgemein wird aber davon auszugehen sein, dass ein sachverständiger Dritter ausreichende Kenntnisse über die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft bzw. das Rechnungswesen der Gemeinde besitzen muss, damit er die Ausfüh-
rung der gemeindlichen Inventur und deren Ergebnis verstehen und beurteilen kann. Bei der Beurteilung, ob ein 
sachverständiger Dritter sich innerhalb einer angemessenen Zeit einen Überblick über die Vorgehensweise und 
die Ergebnisse der gemeindlichen Inventur verschaffen kann, ist ebenfalls von den vorhandenen örtlichen Gege-
benheiten auszugehen. In diesen Fällen wird auch die Größe der Gemeinde sowie die Größe und Komplexität der 
gemeindlichen Buchführung zu berücksichtigen sein. 
 
Hieraus ergibt sich u.a. auch, dass die gemeindlichen Unterlagen über die Inventur und die hierzu ergangenen 
Anweisungen und Organisationsregelungen sicher und geordnet aufzubewahren sind. Bei einer Buchinventur 
muss die Fortschreibung der Bestände ordnungsgemäß erfolgen, um dem genannten Grundsatz zu genügen. Die 
Aufbewahrungsfrist für Belege zur Inventur ist auf mindestens 6 Jahre festgesetzt. Die Frist für das Inventar be-
trägt 10 Jahre (vgl. § 58 GemHVO NRW).  
 
 
1.3.6 Der Grundsatz der Klarheit 
 
Bei der Inventur muss die Gemeinde auch den Grundsatz der Klarheit beachten. Sie muss bei der Gestaltung der 
Inventurunterlagen durch klare Bezeichnungen und Abgrenzungen gewährleisten, dass die einzelnen zu erfas-
senden gemeindlichen Vermögensgegenstände und Schulden durch Positionen und Posten eindeutig voneinan-
der getrennt und aufgezeichnet werden können. Die erfassten Sachverhalte müssen in den Inventurunterlagen 
der Gemeinde so dargestellt werden können, dass sachverständige Dritte die vorgenommene Erfassung der 
gemeindlichen Vermögensgegenstände und Schulden in angemessener Zeit nachvollziehen können.     
 
 
1.3.7 Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
 
Der Aufwand der Gemeinde, der im Rahmen der Durchführung der Inventur entstehen kann, muss in angemes-
sener Relation zu den zu erwartenden Ergebnissen stehen. Zulässige Vereinfachungen sind von der Gemeinde 
bereits bei der Inventurplanung zu prüfen und ggf. zu berücksichtigen, z. B. die vorverlegte oder eine laufende 
Inventur unter Berücksichtigung des Abschlussstichtages sowie Abweichungen vom vorrangigen Grundsatz der 
Einzelbewertung, z. B. durch die Festbewertung. Es sind auch zulässige Einschränkungen bei der geforderten 
Genauigkeit der Inventur zu prüfen, z. B. wegen des Grundsatzes der Vollständigkeit der Erfassung.  
 
Von der Gemeinde muss dazu eigenverantwortlich beurteilt werden, ob das im Vergleich zu einer genaueren 
Erfassung entstehende Abweichungsrisiko im Sinne des voraussichtlichen Ergebnisses tragfähig ist. Bei dieser 
Beurteilung ist auch der Grundsatz "Wesentlichkeit" zu berücksichtigen, denn es ist örtlich abzuwägen, ob durch 
den aus Wirtschaftlichkeitsgründen geringeren Aufwand möglicherweise wichtige Informationen weggelassen 
werden.  
 
Es kann aber auch eine fehlerhafte Darstellung entstehen, wegen der die Adressaten des gemeindlichen Jahres-
abschlusses in ihren wirtschaftlichen Entscheidungen beeinflusst werden können. Im Zweifelsfall ist für die Ge-
meinde erforderlich, zutreffende Informationen über in der Inventur entstandene Abweichungen zu geben, z. B. im 
Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss (vgl. § 44 GemHVO NRW). Dabei sollte von der Gemeinde ggf. ge-
prüft werden, ob wegen notwendig gewordener Entscheidungen ggf. eine überschlägige sachgerechte Ermittlung 
vorgenommen werden soll. 
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1.4 Die Aufstellung des Inventars 
 
1.4.1 Die Verpflichtung zur Aufstellung 
 
Die Vorgabe in der Vorschrift, den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben, die in 
der Inventur zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres erfasst wurden (Inventar), verpflichtet die Gemeinde, aus 
ihrer Inventur heraus das gemeindliche Inventar aufzustellen. Das Inventar dient der Abstimmung der Ergebnisse 
der gemeindlichen Inventur mit der Buchführung der Gemeinde und einer zutreffenden Darstellung der Vermö-
gens- und Schuldenlage der Gemeinde im gemeindlichen Jahresabschluss.  
 
Die Gemeinde hat daher das Inventar zeitnah zum Abschlussstichtag 31. Dezember aufzustellen, denn es bildet 
die Ausgangsgrundlage für die von der Gemeinde aufzustellende Bilanz und den Anhang. Die Ordnungsmäßig-
keit der Buchführung erfordert, dass die örtlich bestimmten Verantwortlichen das in den Inventarlisten dargestellte 
Ergebnis oder entsprechend ihrer ausgeübten Verantwortlichkeiten einzelne Teile des gemeindlichen Inventars 
zu unterzeichnen haben.  
 
 
1.4.2 Die Inhalte des Inventars 
 
Nach der Prüfung und Kontrolle der Zähllisten und der Übertragung oder Zusammenfassung in einer "Inventarlis-
te" sind durch die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden die vorläufigen Bilanzwerte 
unter Beachtung der gemeindlichen Bilanzierungsgrundsätze zu ermitteln. Dabei müssen bis zur endgültigen 
Erstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses alle bewertungsrelevanten Informationen von der Gemeinde 
berücksichtigt werden. Nach der jeweiligen Entscheidung, ob ein gemeindlicher Vermögensgegenstand und eine 
Verbindlichkeit zu bilanzieren ist, muss die Frage geklärt werden, mit welchen Werten diese Gegenstände in der 
gemeindlichen Bilanz anzusetzen sind. 
 
Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften können unterschiedliche Wertbegriffe zur Anwendung kommen, so-
dass von der Gemeinde zu prüfen ist, welche Wertgrößen für einen Ansatz in der gemeindlichen Bilanz heranzu-
ziehen sind. Die besonderen Wertgrößen, nach denen die Vermögensgegenstände und Schulden der Gemeinde 
erstmalig in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzen waren, z. B. nach dem vorsichtig geschätzten Zeit-
wert, sind dabei außer Betracht zu lassen. Folgende Wertgrößen können für die Aufstellung des Inventars durch 
die Gemeinde relevant sein (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Wertbegriffe für die gemeindliche Bilanzierung 

 
 

BEZEICHNUNG 
 

VORSCHRIFT 
 

Anschaffungskosten 
 

 
§ 91 GO NRW, § 33 GemHVO NRW 
 

 
Barwert 

 
§ 91 GO NRW, § 36 Absatz 1 GO NRW 

 
Beizulegender Wert 

 
§ 35 Absatz 5 und 7 GemHVO NRW 

 
Gewogener Durchschnittswert 

 
§ 34 Absatz 3 GemHVO NRW 

 
Herstellungskosten 

 

 
§ 91 GO NRW, § 33 GemHVO NRW 
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Die Wertbegriffe für die gemeindliche Bilanzierung 

 
 

BEZEICHNUNG 
 

VORSCHRIFT 
 

Rückzahlungsbetrag 
 

§ 91 Absatz 2 GO NRW 

Abbildung 126 „Die Wertbegriffe für die gemeindliche Bilanzierung“ 
 
 
Zur Gestaltung des Inventars enthält die haushaltsrechtliche Vorschrift keine Formvorschriften. Die Beachtung 
der GoB bei der Aufstellung des Inventars verlangt eine Klarheit, Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit in der 
Darstellung, sodass die inhaltliche und die formale Gliederung des Inventars der Gemeinde diesen Anforderun-
gen entsprechen muss. Für das gemeindliche Inventar bietet sich das Führen getrennter Verzeichnisse für das 
Vermögen und die Schulden der Gemeinde an, um die vorzunehmende Überleitung in die gemeindliche Bilanz zu 
erleichtern. Für die Untergliederung der Verzeichnisse bietet sich deshalb eine Orientierung an der Mindestgliede-
rung der gemeindlichen Bilanz bzw. an der örtlich vorgesehenen Bilanzgliederung an. Dadurch wird eine beson-
dere Überleitung der Angaben aus dem Inventar in die gemeindliche Bilanz vermieden. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Grundsätze für die Bilanzierung): 
 
2.01 Bilanzierungsentscheidungen 
 
Die Bilanzierung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden im gemeindlichen Jahresabschluss ist von der 
Gemeinde grundsätzlich nach der zivilrechtlichen Rechtslage vorzunehmen. Die Gemeinde hat einen Vermö-
gensgegenstand aber auch dann in ihre Bilanz aufzunehmen, wenn sie das wirtschaftliche Eigentum daran inne-
hat und dieser selbstständig verwertbar ist (vgl. § 33 Absatz 1 GemHVO NRW). Aus dieser Festlegung werden 
das Entstehen, der Erwerb und die Übertragung an Dritte, aber auch das Erlöschen von Vermögen und Schulden 
in bilanzieller Hinsicht abgeleitet. Vor der eigentlichen Bewertung von gemeindlichem Vermögen oder Schulden 
sind aber bereits von der Gemeinde im Einzelfall notwendige Entscheidungen über die Aktivierung oder die Pas-
sivierung zu treffen (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Struktur der gemeindlichen Bilanzierungsentscheidung 

 
 

FORMEN 
 

PRÜFUNGSFRAGE 

Aktivierungs- oder Passivierungsfähigkeit 
 
Ist der gemeindliche Vermögensgegenstand über-
haupt bilanzierungsfähig? 
 

Aktivierungs- oder Passivierungsverbot 
 
Ist die Bilanzierung von gemeindlichen Vermö-
genswerten oder Schulden verboten? 
 

Aktivierungs- oder Passivierungsgebot 

 
Sind das gemeindliche Vermögen oder die Schul-
den aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften 
oder der GoB bilanzierungspflichtig? 
 

Aktivierungs- oder Passivierungswahlrecht 

 
Besteht ein Bilanzierungswahlrecht, durch das die 
Gemeinde die Entscheidung obliegt, ob gemeindli-
ches Vermögen oder Schulden anzusetzen sind? 
 

Abbildung 127 „Die Struktur der gemeindlichen Bilanzentscheidung“ 
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Im Zusammenhang mit der gemeindlichen Aktivierung oder Passivierung ist zu berücksichtigen, dass z. B. die 
Forderungen grundsätzlich beim Gläubiger als Anspruchsberechtigten zu aktivieren und die Verbindlichkeiten 
entsprechend beim Schuldner zu passivieren sind. Der jährliche Abschlussstichtag für den gemeindlichen Jah-
resabschluss stellt dabei keinen willkürlichen Schnitt durch das gemeindliche Verwaltungshandeln bzw. die Ge-
schäftstätigkeit der Gemeinde dar, auch wenn unmittelbar zuvor und danach von der Gemeinde haushaltwirt-
schaftliche Erträge erzielt werden, Aufwendungen entstehen sowie Zahlungen eingehen und geleistet werden. 
 
 
2.1 Zu Satz 1 (Grundsätze für Vermögen und Verbindlichkeiten): 
 
2.1.1 Zu Nummer 1 (Beachtung des Anschaffungswertprinzips): 
 
2.1.1.1 Die Begriffe „Anschaffungskosten“ und „Herstellungskosten“   
 
2.1.1.1.1 Allgemeine Sachlage 
 
Durch diese Vorschrift werden der Gemeinde wichtige Grundsätze für die Bewertung ihrer Vermögensgegenstän-
de auferlegt, die sich auch auf die gemeindliche Bilanzierung auswirken. Der erste Grundsatz in dieser Vorschrift 
legt fest, dass gemeindliche Vermögensgegenstände höchstens mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten, vermindert um die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, in der Bilanz der Gemeinde zum 
Abschlussstichtag anzusetzen sind.  
 
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten bilden deshalb die wertmäßige Obergrenze für die Bewertung des 
gemeindlichen Vermögens im Jahresabschluss der Gemeinde (Anschaffungskostenprinzip). Sie sind bis zur Ver-
äußerung oder dem Abgang eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes als Ausprägung des Realisations-
prinzips und unter der Berücksichtigung von planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen fortzuführen 
und zu jedem Abschlussstichtag als Buchwert in der gemeindlichen Bilanz auszuweisen. Im nachfolgenden 
Schema werden die Zusammenhänge zwischen den Anschaffungskosten und den Herstellungskosten für das 
gemeindliche Vermögen aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Anschaffungskosten und Herstellungskosten  

 
 

Herstellungskosten 
 

 
Anschaffungskosten 

 
Herstellungs- 

aufwand 
 

 
Erweiterungs- 

aufwand 
oder 

wesentliche 
Verbesserung 

(anschaffungsnaher 
Herstellungsauf-

wand) 
 

 
Erhaltungs- 

aufwand 
(Aufwendungen 

für Instandhaltung, 
die durch die 
gewöhnliche 

Nutzung 
veranlasst ist) 

 

 
Geringwertige 
Vermögens- 
gegenstände 

(GVG) 
unter 410 € 

 
 

 
Kein GVG; 

Anlagevermögen 
 

 
Zu aktivierender  

Aufwand 

 
Ab- 

schrei- 
bung 
nach 

Nutzung 

 
Laufender Aufwand 

(Sofortabschreibung; keine Aktivierung) 

 
Zu aktivie- 

render  
Aufwand 

 
Ab- 

schrei- 
bung 
nach 
Nut- 
zung 

 
Bilanz 

betroffen 

 
Ergebnisrechnung 

betroffen 

 
Bilanz 

betroffen 

Abbildung 128 „Anschaffungskosten und Herstellungskosten“ 
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Der in der Vorschrift ausdrücklich enthaltene Begriff „höchstens“ begrenzt dabei die Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes nicht nur nach oben (Wertobergrenze), sondern auch 
nach unten (Wertuntergrenze). Bei jedem Zugang von Vermögensgegenständen bei der Gemeinde sind diese zu 
ihren vollen Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bilanzieren. Eine Fortführung des bilanzierten Wertansat-
zes nach Wiederbeschaffungskosten zum Ausgleich von inflationären Effekten und technischem Fortschritt im 
Zeitablauf der Nutzung eines Vermögensgegenstandes ist aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschrift für die 
Gemeinde generell ausgeschlossen. 
 
 
2.1.1.1.2  Der Begriff „Anschaffungskosten“ 
 
Unter den Anschaffungskosten werden alle geleisteten Aufwendungen der Gemeinde verstanden, die notwendig 
sind, um einen Vermögensgegenstand für die gemeindliche Aufgabenerfüllung zu erwerben und diesen in einen 
betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Die entstandenen Aufwendungen müssen dabei dem Vermögensgegen-
stand zugerechnet werden können (vgl. § 33 Absatz 2 GemHVO NRW). Die gemeindlichen Anschaffungskosten 
setzen sich daher aus verschiedenen Elementen bzw. Kosten zusammen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Zusammensetzung der gemeindlichen Anschaffungskosten 

 
 
Anschaffungspreis 
 

 
Kaufpreis 

 
+ Anschaffungsnebenkosten 
 

 
z.B. Bezugskosten, Maklergebühren u.a. 

 
+ Nachträgliche Anschaffungskosten 
 

 
z.B. Umbau, Ausbau, wertverbessernde Maß-
nahmen  

 
- Anschaffungskostenminderungen 
 

 
z.B. Rabatte, Skonti u.a. 

 
Anschaffungskosten 
 

 
Ermittelter Betrag 

Abbildung 129 „Die Zusammensetzung der gemeindlichen Anschaffungskosten“ 
 
 
2.1.1.1.3  Der Begriff „Herstellungskosten“ 
 
Die gemeindlichen Herstellungskosten beinhalten alle geleisteten Aufwendungen der Gemeinde, die notwendig 
einen Vermögensgegenstand herzustellen. Sie beinhalten alle Kosten, die durch den Verbrauch von Gütern oder 
Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder Verbesserung des Vermögensgegenstandes verursacht 
werden und geben daher den Wert von selbst erstellten Vermögensgegenständen wieder (vgl. § 33 Absatz 3 
GemHVO NRW). Das nachfolgende Schema zeigt die Zusammensetzung der zulässigen gemeindlichen Herstel-
lungskosten auf (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Zusammensetzung der gemeindlichen Herstellungskosten 

 
 
Materialeinzelkosten 
 

 
Materialkosten, die direkt zurechenbar sind 

 
+ Materialgemeinkosten 
 

 
z.B. Abschreibungen als Kosten im Materialbe-
reich, die nicht direkt zurechenbar sind 

 
+ Fertigungseinzelkosten 

 
z.B. Fertigungslöhne, die direkt zurechenbar 
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Die Zusammensetzung der gemeindlichen Herstellungskosten 

 
 sind  
 
+ Fertigungsgemeinkosten 
 

 
z.B. Energiekosten als nicht zurechenbare 
Kosten im Fertigungsbereich 

 
+ Sonderkosten der Fertigung 
 

 
z.B. auftragsbezogene Kosten wegen Sonder-
anfertigungen  

 
Herstellungskosten 
 

 
Ermittelter Betrag 

Abbildung 130 „Die Zusammensetzung der gemeindlichen Herstellungskosten“ 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Herstellungskosten können nur aufwandsgleiche Kosten für die Herstellung der 
Betriebsbereitschaft eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes berücksichtigt werden (vgl. § 33 Absatz 3 
GemHVO NRW). Es besteht dabei einerseits ein Wahlrecht für die Gemeinde, denn sie über die Einbeziehung 
von Materialgemeinkosten und Fertigungsgemeinkosten in ihre Herstellungskosten eigenverantwortlich entschei-
den. Andererseits ist es für die Gemeinde nicht zulässig, auch andere allgemeine Kosten zu berücksichtigen, z. 
B. allgemeine Verwaltungskosten, Aufwendungen für soziale Angelegenheiten. Es dürfen aber auch keine kalku-
latorischen Kosten berücksichtigt werden. 
  
 
2.1.1.2 Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens 
 
Die Nutzung der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens durch die Gemeinde im Rahmen ihrer 
Aufgabenerfüllung erfordert, die dadurch entstehenden Wertminderungen beim Ansatz der Vermögensgegen-
stände in der jährlichen Bilanz der Gemeinde zu berücksichtigen. Diese ressourcenbezogene Handhabung bei 
der bilanziellen Wertfortschreibung des Sachanlagevermögens erhält die Aussagekraft der gemeindlichen Bilanz 
und ihre Aktualität.  
 
Der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch der 
Gemeinde im Haushaltsjahr wird dabei im Rahmen der Ergebnisrechnung bzw. der produktorientierten Teilrech-
nungen nachgewiesen. Die flächendeckende Ermittlung und die Buchung von Abschreibungen als Wertminde-
rungen des Sachanlagevermögens sind somit notwendig und gerechtfertigt. Die Vornahme von Abschreibungen 
muss den GoB entsprechen.  
 
 
2.1.1.3 Die Aktivierung von erhaltenen Sachleistungen 
 
Die Gemeinde hat bei einer Schenkung in Form von Sachleistungen die für ihre Aufgabenerfüllung erhaltenen 
Vermögensgegenstände in ihrer Bilanz als Vermögenszugang zu aktivieren. Es ist in diesen Fällen nicht zulässig, 
einen erhaltenen Vermögensgegenstand nur mit dem Erinnerungswert zu bilanzieren, weil der Gemeinde aus 
dem Geschäftsvorfall keine tatsächlich zu zahlenden Anschaffungskosten entstanden sind. Die Gemeinde muss 
die erhaltenen Vermögenswerte vielmehr sowie in ihrem vollen wertmäßigen Umfang bilanzieren und ggf. auch 
die damit verbundenen Verpflichtungen. Sie muss daher für solche Vermögensgegenstände die Anschaffungs-
kosten ermitteln, die von ihr im Zeitpunkt des Erwerbs hätten aufgewendet werden müssen, auch wenn ihr durch 
die Hingabe eines Dritten die eigene Finanzierung dieses Vermögens erspart blieb.  
 
Diese Sachlage zeigt sich auch dadurch, dass für solche Vermögensgegenstände als „zugewendete“ Sachen ein 
entsprechender Sonderposten zu passivieren ist. Der ermittelte aktuelle Zeitwert des erhaltenen Vermögensge-
genstandes stellt dabei den aktivierungsfähigen Anschaffungswert dar und ist auch als Wertansatz für den Son-
derposten zu übernehmen. Diese Sachlage gilt entsprechend auch bei Straßen, die im Rahmen einer Umwid-
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mung (Vermögensübertragung ohne Gegenleistungsverpflichtung) in das Eigentum einer Gemeinde übergehen, 
z. B. eine Kreisstraße wird Gemeindestraße. In diesen Fällen ist eine getrennte Bilanzierung von Straßengrund-
stück und Straßenkörper vorzunehmen und entsprechend sind die Sonderposten anzusetzen. 
 
 
2.1.2 Zu Nummer 2 (Ansatz gemeindlicher Verpflichtungen): 
 
2.1.2.1 Der Erfüllungsbetrag als Bilanzansatz  
 
Durch diese Vorschrift werden der Gemeinde wichtige Grundsätze für den Ansatz ihrer Verpflichtungen in ihrer 
Bilanz vorgegeben, die von ihr bei der Bilanzierung zu beachten sind. Es werden dabei in der Vorschrift unter-
schiedliche Begriffe benutzt. Die gemeindlichen Verbindlichkeiten sind z. B. in der Bilanz der der Gemeinde zu 
ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen, die gemeindlichen Rentenverpflichtungen gegenüber Dritten, für die eine 
Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist, zu ihrem Barwert. Aus diesen Vorgaben ist jedoch insgesamt ableitbar, 
dass unter Einbeziehung des Vorsichtsprinzips grundsätzlich der künftige Erfüllungsbetrag den zutreffenden 
Wertansatz für die Gemeinde darstellen soll. Diese Einschätzung wird dadurch belegt, dass für die von der Ge-
meinde zu bildenden Rückstellungen die Vorschrift den Grundsatz enthält, dass diese in Höhe des Betrages 
anzusetzen sind, der voraussichtlich zukünftig notwendig ist, um die gemeindlichen Verpflichtungen zu erfüllen. 
Bei dieser Bilanzierung findet aufgrund des Vorsichtsprinzips findet zudem das Höchstwertprinzip Anwendung. 
 
Die Verwendung des Begriffs „Erfüllungsbetrag“ beinhaltet stärker als die Begriffe „Rückzahlungsbetrag“ oder 
„Betrag, der voraussichtlich notwendig ist“, dass die künftig von der Gemeinde zu erbringenden Leistungen die 
sachgerechte Grundlage des Passivansatzes für gemeindliche Rückstellungen sein soll. Dieser Bilanzansatz ist 
damit auch unabhängig davon, ob die Gemeinde künftig ihre Verpflichtung durch Geldleistungen oder durch 
Sachleistungen zu erfüllen hat. Der Umfang der zum Abschlussstichtag zu bilanzierenden gemeindlichen Rück-
stellungen ist daher i.d.R. nach dem voraussichtlich zukünftigen Erfüllungsbetrag zu bemessen, sofern nicht noch 
weitere Vorgaben bestehen, z.B. zur Bewertung von Pensionsrückstellungen. Die Bemessungsgröße wird bei 
gemeindlichen Verbindlichkeiten durch die ausdrückliche Festlegung auf den Rückzahlungsbetrag ausgedrückt.  
 
Bei der Bemessung von gemeindlichen Rückstellungen kommt aber nicht ausschließlich das Stichtagsprinzip zur 
Anwendung, d.h. der Ansatz in der gemeindlichen Bilanz ist nicht danach zu bestimmen, was die Gemeinde am 
jeweiligen Abschlussstichtag aufbringen müsste, um ihre Verpflichtung zu erfüllen, sondern was sie voraussicht-
lich zukünftig leisten muss. Von der Gemeinde muss daher unter Beachtung der GoB auch geprüft werden, ob im 
weiteren Rückstellungszeitraum möglicherweise z.B. Kostensteigerungen und andere Anlässe oder Ereignisse 
entstehen, die eine erhebliche Änderung der Bemessung der Rückstellung bewirken können. Soweit diese er-
kennbar sind und zur Veränderung des in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Erfüllungsbetrages der gemeind-
lichen Rückstellung führen, müssen diese Gegebenheiten möglichst zutreffend im Rahmen des gemeindlichen 
Jahresabschlusses berücksichtigt und ggf. im Anhang gesondert erläutert werden.  
 
 
2.1.2.2 Der Ansatz von gemeindlichen Verbindlichkeiten  
 
2.1.2.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die gemeindlichen Verbindlichkeiten stellen eine Verpflichtung der Gemeinde gegenüber einem Dritten dar. Die 
Ansatzregelung geht davon aus, dass der Gemeinde i.d.R. ein Geldbetrag zugeflossen ist, sodass die gemeindli-
chen Verbindlichkeiten in der Bilanz der Gemeinde zu ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen sind. Es sind die 
allgemeinen Bewertungsgrundsätze zu beachten, sodass für den Ansatz der gemeindlichen Verbindlichkeiten 
insbesondere das Höchstwertprinzip und das Vorsichtsprinzip anzuwenden sind. Auf dieser Grundlage ist auf der 
Passivseite der gemeindlichen Bilanz der Gemeinde der Betrag für die gemeindlichen Verbindlichkeiten anzuset-
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zen, der voraussichtlich zur Erfüllung der Verpflichtungen notwendig ist. Damit kommt auch das Höchstwertprin-
zip zur Anwendung, denn es ist geboten, alle Schulden der Gemeinde vollständig zu bilanzieren.  
  
Diese Vorgaben beinhalten auch die Beachtung des Stichtagsprinzips, sodass bezogen auf den jeweiligen Ab-
schlussstichtag die Verbindlichkeiten der Gemeinde mit ihrem aktuellen Rückzahlungsbetrag zu bilanzieren sind. 
Der Bilanzierung von gemeindlichen Verpflichtungen muss zudem eine Abgrenzungsprüfung vorausgehen, ob 
diese Pflichten als Verbindlichkeiten oder stattdessen als Rückstellung anzusetzen sind oder ob ggf. nur ein an-
zugebendes Haftungsverhältnis für die Gemeinde besteht. Außerdem sind die gemeindlichen Verbindlichkeiten 
im Zeitpunkt ihres Erlöschens auszubuchen, z. B. bei deren Erfüllung, Aufrechnung oder Erlass. 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass bei aufgenommenen Darlehen ggf. eine Differenz zwischen dem 
Auszahlungsbetrag und dem Rückzahlungsbetrag bestehen kann, z. B. durch ein Disagio. In solchen Fällen, in 
denen der Rückzahlungsbetrag einer gemeindlichen Verbindlichkeit höher ist als der erhaltene Auszahlungsbe-
trag, darf der Unterschiedsbetrag in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen werden. Dieser 
bilanzierte Betrag ist dann planmäßig durch Abschreibungen, die auf die gesamte Laufzeit der Verbindlichkeit 
verteilt werden können, aufzulösen (vgl. § 42 Absatz 2 GemHVO NRW).  
 
 
2.1.2.2.2 Die Arten der gemeindlichen Verbindlichkeiten 
 
Die Verbindlichkeiten der Gemeinde entstehen i.d.R. aus unterschiedlichen gemeindlichen Geschäftsbeziehun-
gen, z. B. aus der Aufnahme von Fremdkapital oder aus rückzahlbaren Transferleistungen von Dritten. Es können 
aber ggf. auch Anleihen in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen sein. Die Verbindlichkeiten der Gemeinde bedür-
fen im Grundsatz einer haushaltswirtschaftlichen Begrenzung, damit sichergestellt ist, dass die Erfüllung der 
eingegangenen Verpflichtungen mit der Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang steht. Es muss gesichert 
sein, dass eine Erfüllung der Verpflichtungen in Form von Rückzahlungen noch möglich ist und eine Überschul-
dung vermieden wird. Die in der jährlichen Haushaltssatzung der Gemeinde festzusetzende Kreditermächtigung 
dient u.a. auch diesem Zweck (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1c GO NRW). 
 
Der Ansatz der Verbindlichkeiten in der Bilanz der Gemeinde orientiert sich im Wesentlichen an den haushalts-
rechtlich möglichen Arten der gemeindlichen Verbindlichkeiten. Bei der Gliederung dieses Bilanzbereichs ist vor-
rangig auf den Verwendungszweck oder auf die Herkunft des Fremdkapitals durch die Gemeinde abgestellt wor-
den und nicht auf die bankrechtlichen Formen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Verbindlichkeiten in der gemeindlichen Bilanz 

 
 

GLIEDERUNG NACH ARTEN 
 

WEITERE UNTERGLIEDERUNG 
 

Verbindlichkeiten  
aus Anleihen 

 
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

Verbindlichkeiten  
aus Krediten für Investitionen 

 
-   von verbundenen Unternehmen 
-   von Beteiligungen 
-   von Sondervermögen 
-   vom öffentlichen Bereich 
-   vom privaten Kreditmarkt 
 

 
Verbindlichkeiten  

aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
 

(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

 
Verbindlichkeiten  

aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen  
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 
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Die Verbindlichkeiten in der gemeindlichen Bilanz 

 
 

GLIEDERUNG NACH ARTEN 
 

WEITERE UNTERGLIEDERUNG 
wirtschaftlich gleichkommen 

 
 

Verbindlichkeiten  
aus Lieferungen und Leistungen 

 
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

 
Verbindlichkeiten  

aus Transferleistungen 
 

(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

 
Sonstige  

Verbindlichkeiten 
 

(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

Abbildung 131 „Die Verbindlichkeiten in der gemeindlichen Bilanz“ 
 
 
2.1.2.2.3 Der Verbindlichkeitenspiegel 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, dem Anhang im Jahresabschluss einen Verbindlichkeitenspiegel beizufügen (vgl. § 
44 Absatz 3 i.V.m. § 47 GemHVO NRW). Dieser Spiegel weist den Stand und die Entwicklung der Verbindlichkei-
ten im Haushaltsjahr detailliert nach. Er ist nach zwei Systematisierungskriterien zu gliedern, um die Struktur der 
Verschuldung der Gemeinde transparent zu machen. Die Verbindlichkeiten sind daher im Wesentlichen nach den 
wichtigsten Arten, z. B. aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen, abzubilden. Sie 
sind aber gleichzeitig auch nach ihren Restlaufzeiten darzustellen. Die Gemeinde kann zu den Inhalten des Ver-
bindlichkeitenspiegels noch weitere Zusatzinformationen geben. Diese Angaben sollen aber die Klarheit und 
Übersichtlichkeit der Darstellung der Verbindlichkeiten nicht beeinträchtigen.  
 
 
2.1.2.3 Der Ansatz von Rentenverpflichtungen 
 
Die Vorschrift bestimmt, dass Rentenverpflichtungen der Gemeinde, für die eine Gegenleistung nicht mehr zu 
erwarten ist, in der gemeindlichen Bilanz zum Barwert anzusetzen sind. Derartige gemeindliche Verpflichtungen 
können. Derartige Verpflichtungen der Gemeinde werden i.d.R. durch einen Vertrag auf Lebenszeit (sog. Leibren-
ten aus dem Erwerb eines Grundstückes von einem Dritten (Rentengut) oder von einer festgelegten Langfristig-
keit (sog. Zeitrenten) begründet. 
 
In beiden Fällen muss die Gemeinde dem Vertragspartner als Anspruchsberechtigten regelmäßig wiederkehren-
de Leistungen, meistens in Geld, gewähren. Für beide Fälle muss eine Verpflichtung in Höhe des Barwertes in 
der gemeindlichen Bilanz passiviert werden, der bei Leibrenten nach versicherungsmathematischen Grundsätzen 
und bei Zeitrenten finanzmathemathisch zu ermitteln ist. Der Barwert ist dabei für die gesamte Laufzeit des Ver-
trages berechnen. Beim Erwerb von Vermögensgegenständen durch die Gemeinde stellt der ermittelte Barwert 
auch deren Anschaffungskosten dar, die von der Gemeinde zu aktivieren sind.  
 
 
2.1.2.4 Der Ansatz von gemeindlichen Rückstellungen  
 
2.1.2.4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die gemeindlichen Rückstellungen sind nur in Höhe des Betrages anzusetzen, der voraussichtlich notwendig ist, 
um die Verpflichtungen der Gemeinde zu erfüllen, sofern diese Verpflichtungen zum Abschlussstichtag der Fällig-
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keit oder der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand dem Haushaltsjahr als Verursachungspe-
riode zugerechnet werden muss (vgl. § 36 GemHVO NRW). Von der Gemeinde dürfen daher Rückstellungen erst 
dann gebildet werden, wenn alle Kriterien dafür erfüllt sind. Die gemeindlichen Rückstellungen stellen für die 
Gemeinde kein Eigenkapital dar, sondern sind vielmehr in der gemeindlichen Bilanz dem abzubildenden Fremd-
kapital zuzuordnen. Sie stellen eine Ergänzung der Verbindlichkeiten der Gemeinde dar. 
 
Die Bewertung der gemeindlichen Rückstellungen ist von der Gemeinde unter Beachtung des Vorsichtsprinzips 
vorzunehmen. Dabei kommt grundsätzlich nicht das ausschließliche Stichtagsprinzip zur Anwendung, d.h. der 
Ansatz in der gemeindlichen Bilanz ist nicht danach zu bestimmen, was die Gemeinde am jeweiligen Abschluss-
stichtag aufbringen müsste, um ihre Verpflichtung zu erfüllen, sondern was sie zukünftig im Erfüllungszeitpunkt 
aufbringen müsste. Der notwendige Rückstellungsbetrag ist von der Gemeinde vorsichtig zu schätzen, wenn er 
nicht auf eine andere Art und Weise von ihr ermittelt werden kann.  
 
Die Ermittlung des Rückstellungsbetrages erfordert unter Einbeziehung der betrachteten wirtschaftlichen Verhält-
nisse und bedarf einer nachvollziehbaren Begründung. Der Passivierung von Rückstellungen darf zudem kein 
Ansatzverbot entgegenstehen. Ein Ansatz von Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz ist daher höchstens in 
dem Umfang zulässig, der den voraussichtlichen Erfüllungsverpflichtungen der Gemeinde entspricht. Er ist bezo-
gen auf den jeweiligen Abschlussstichtag zutreffend zu ermittelt. Sofern eine Rückstellung zu bilden oder zu er-
höhen ist, sind die dadurch entstehenden Aufwendungen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung unter der zu-
treffenden Aufwandsart zu erfassen (vgl. § 2 i.V.m. § 38 GemHVO NRW). 
 
 
2.1.2.4.2 Die Arten der gemeindlichen Rückstellungen 
 
Im Zusammenhang mit dieser Vorschrift wird durch die ausdrückliche abschließende Aufzählung der zulässigen 
Arten der Rückstellungen in der Vorschrift des § 36 GemHVO NRW klargestellt, dass die Gemeinde nur Rückstel-
lungen für die dort benannten Zwecke bilden darf. Unter Beachtung der Vorschrift des § 88 GO NRW darf die 
Gemeinde nur für die Zwecke eine gemeindliche Rückstellung bilanzieren, die in § 36 GemHVO NRW abschlie-
ßend bestimmt worden sind. Die Arten werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz  

 
 

BILANZIELLE BEHANDLUNG 
 

RÜCKSTELLUNGSZWECKE 

Passivierungspflicht 

 
- Pensionen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften 
- Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für die 

Sanierung von Altlasten  
- Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum 

Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind  
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus 

laufenden Verfahren 
- Verpflichtungen für Zwecke, die durch andere Gesetze 

bestimmt wurden 
 

 
Passivierungswahlrecht 

 
- unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen  

Passivierungsverbot 

  
Sonstige Rückstellungen, die nicht durch Gesetz oder Verord-
nung zugelassen sind, z.B. 
-     künftige Umlagezahlungen der Gemeinde 
- Verpflichtungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs  
- Verpflichtungen  aus der gemeindlichen Steuererhebung 
 

Abbildung 112 „Die Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz“ 
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In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass die Bildung von Rückstellungen für künftige Umlagezah-
lungen der Gemeinde und von Rückstellungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs sowie von Rückstel-
lungen aus der gemeindlichen Steuererhebung nicht zulässig ist (vgl. § 36 GemHVO NRW). Diese haushalts-
rechtlich nicht vorgesehene Rückstellungsbildung führt dazu, dass von der Gemeinde auch dann keine Rückstel-
lungen für diese Zwecke gebildet werden dürfen, wenn sich örtliche Sachverhalte ggf. unter die Bestimmungen 
des § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO NRW subsumieren lassen.  
 
 
2.1.2.4.3 Die Abzinsung von Rückstellungen 
 
Die einzelnen Rückstellungen der Gemeinde sind nach dem Nominalwertprinzip zu bemessen bzw. zu bewerten 
und dürfen i.d.R. nicht abgezinst werden. Es soll dadurch gesichert werden, dass von der Gemeinde unter Beach-
tung des Realisationsprinzips ein entnahmefähiger Betrag (Erfüllungsbetrag) zurückgestellt wird. Zudem kann 
davon ausgegangen werden, dass in der Mehrzahl der gemeindlichen Rückstellungen kein verdeckter Zins ent-
halten ist, z. B. bei Sachleistungsverpflichtungen, bei Verpflichtungen aus Bürgschaften oder Schadenersatzleis-
tungen. Eine Abzinsung ist auch bei Rückstellungen für Altersteilzeit nicht zulässig. Die Ansprüche einer Beamtin 
oder eines Beamten nach dem Altersteilzeitmodell stellen keine von der Gemeinde zu erbringenden abzinsbaren 
Versorgungsleistungen dar. Diese Sachlage wird auch dadurch deutlich, dass die Rückstellungen für Altersteilzeit 
unter den „Sonstigen Rückstellungen“ und nicht unter den „Pensionsrückstellungen“ in der gemeindlichen Bilanz 
anzusetzen sind.  
 
Auch längerfristige Umweltschutzverpflichtungen, z. B. Rückstellungen für die Rekultivierung von Deponien, sind 
nicht abzuzinsen. Bei gemeindlichen Rückstellungen ist deshalb keine Trennung in Beträge für die Erfüllung der 
Leistungsverpflichtung und für die Kapitalnutzung vorzunehmen. Nur bei ihren Pensionsrückstellungen darf die 
Gemeinde nach Maßgabe des § 36 Absatz 1 GO NRW eine Abzinsung vornehmen, denn die gemeindlichen 
Versorgungsleistungen sind mit ihrem Barwert und nicht mit dem Nominalbetrag in der gemeindlichen Bilanz 
anzusetzen. Bei dessen Ermittlung ist der Berechnung ein Rechnungszins von fünf Prozent zugrunde zu legen.  
 
 
2.1.2.4.4 Der Rückstellungsspiegel 
 
Auf der Basis des NKF-Kontenrahmens und der verbindlichen Bilanzgliederung kann sich die Gemeinde durch 
einen Rückstellungsspiegel einen detaillierten Überblick über den Stand und die Veränderungen der Rückstellun-
gen zum Abschlussstichtag verschaffen. Durch das Aufzeigen des Gesamtbetrags am Ende des Vorjahres, der 
Veränderungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und des Gesamtbetrags am Ende des Haushaltsjahres in 
Bezug auf die einzelnen Arten von Rückstellungen wird die Entwicklung der Rückstellungen der Gemeinde ver-
deutlicht.  
 
Der Rückstellungsspiegel dient u.a. auch dazu, für jeden Verpflichtungsposten, unter dem Beträge zusammenge-
fasst sind, die auf unterschiedliche Zeiträume aufzuteilen sind, den zutreffenden Betrag für jeden Zeitraum anzu-
geben. Ein solcher Rückstellungsspiegel trägt erheblich zur Übersichtlichkeit der in der gemeindlichen Bilanz 
angesetzten Rückstellungen bei. Er kann aus örtlichen Erwägungen heraus dem Anhang im Jahresabschluss 
beigefügt werden, denn er macht die Wertansätze der Rückstellungen transparent und nachvollziehbar. Die Ge-
meinde kann das Schema des Rückstellungsspiegels auf ihre Bedürfnisse übertragen und ausgestalten und dazu 
auch weitere Zusatzinformationen geben. 
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2.2 Zu Satz 2 (Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung): 
 
2.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Durch diese Vorschrift werden für die Bewertung von Vermögen und Verbindlichkeiten allgemeine Grundsätze 
unter Einbeziehung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufgestellt, von denen nur abgewichen 
werden darf, soweit die Gemeindeordnung etwas anderes vorsieht. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung sind ein gesetzlich verankertes Regelungssystem, stehen jedoch nicht über dem Gesetz. Sie können sich 
als unbestimmter Rechtsbegriff nur im Rahmen der gesetzlichen Regelungen unter Beachtung von Sinn und 
Zweck des Gesetzes oder einzelner Vorschriften entwickeln. Als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind 
daher jedes Verfahren und jede Methode anzuerkennen, die dazu führen, dass gesetzliche Regelungen im Ein-
zelfall ihrem Sinn und Zweck entsprechend angewandt werden.  
 
 
2.2.2 Die Inhalte der Buchführungsgrundsätze 
 
Im kaufmännischen System ist trotz der Vorschriften über die Buchführung und den Jahresabschluss ein Spiel-
raum geblieben, aus dem durch Auslegungen und Interpretationen die gesetzesergänzenden „Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung (GoB)“ entwickelt worden sind. Sie sind Regeln, nach denen zu verfahren ist, damit 
eine dem Gesetzeszweck entsprechende Buchführung vorgenommen und ein Jahresabschluss sowie ein Ge-
samtabschluss aufgestellt werden. Außerdem sind sie Beurteilungsmaßstäbe für die Entscheidung, ob die Buch-
führung und der Jahresabschluss sowie der Gesamtabschluss ordnungsgemäß sind, d.h. ob sie formell und ma-
teriell den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.  
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht macht die GoB zur Grundlage der gemeindlichen Buchführung (vgl. § 27 Ab-
satz 1 GemHVO NRW). Ein Anlass dafür ist, dass nicht für alle bilanzierungsfähigen und -pflichtigen Sachverhalte 
sowie die dazu erforderlichen Grundsätze detailliert geregelt werden können. Gleichwohl bedeuten die GoB keine 
Gesetzeslücke, sondern einen gewünschten und wichtigen Verweis auf nicht gesetzliche Normen und Erkennt-
nisse. Sofern haushaltsrechtliche Regelungen bestehen, deren Inhalte oftmals mit den GoB identisch sind, gehen 
diese Bestimmungen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung vor.  
 
 
2.2.3 Die einzelnen Grundsätze 
 
Mit der Verwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der GoB wird gewährleistet, dass auf neue Sachverhalte in 
der gemeindlichen Praxis den haushaltsrechtlichen Anforderungen gemäß reagiert werden kann. Auf eine ab-
schließende Regelung über die GoB hat der Gesetzgeber daher bewusst verzichtet, um die fortlaufende Entwick-
lung und Veränderung nicht zu beeinträchtigen. Folgende allgemeine Grundsätze gelten als Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Grundsatz  
der  

Vollständigkeit 

 
Nach diesem Grundsatz sind in der Buchführung alle Geschäftsvor-
fälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage vollständig, richtig, 
zeitgerecht und geordnet zu erfassen und zu dokumentieren. Dar-
aus folgt das Erfordernis des systematischen Aufbaus der Buchfüh-
rung unter Aufstellung eines Kontenplans, das Prinzip der vollstän-
digen und verständlichen Aufzeichnung sowie das Belegprinzip. Die 
Grundlage für die Richtigkeit der Buchung bildet der Buchungsbeleg 
mit der Festlegung „Keine Buchung ohne Beleg.“ Dazu gehört auch 
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 
die Einhaltung der vorgesehenen Aufbewahrungsfristen.  
 

Grundsatz  
der  

Richtigkeit und  
Willkürfreiheit 

 

 
Nach diesem Grundsatz müssen die Aufzeichnungen über die 
Geschäftsvorfälle die Realität möglichst genau abbilden, sodass die 
Informationen daraus begründbar und nachvollziehbar sowie objek-
tiv richtig und willkürfrei sind. Sie müssen sich in ihren Aussagen 
mit den zugrunde liegenden Dokumenten decken und der Buchfüh-
rungspflichtige bestätigen kann, dass die Buchführung eine getreue 
Dokumentation seiner Geschäftsvorfälle nach den rechtlichen 
Bestimmungen und den GoB erfolgt.  
 

 
Grundsatz 

der  
Verständlichkeit 

 
Nach diesem Grundsatz sind die Informationen des Rechnungswe-
sens für den Rat und die Bürger als Öffentlichkeit so aufzubereiten 
und verfügbar zu machen, dass die wesentlichen Informationen 
über die Vermögens- und Schuldenlage klar ersichtlich und ver-
ständlich sind.  
 

 
 

Grundsatz  
der  

Aktualität 

 
 
Nach diesem Grundsatz ist ein enger zeitlicher Bezug zwischen 
dem Zeitraum, über den Rechenschaft gegeben wird, und der 
Veröffentlichung der Rechenschaft herzustellen. 
 

 
Grundsatz  

der  
Relevanz 

 
Nach diesem Grundsatz muss das Rechnungswesen die Informati-
onen bieten, die zur Rechenschaft notwendig sind, sich jedoch im 
Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und Verständlichkeit auf die rele-
vanten Daten beschränken. Dabei soll der Aufwand der Informati-
onsbeschaffung in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen 
der Informationsbereitstellung stehen. 
 

Grundsatz  
der  

Stetigkeit 

 
Nach diesem Grundsatz sollen die Grundlagen des Rechnungswe-
sens, insbesondere die Methoden für Ansatz und Bewertung des 
Vermögens, in der Regel unverändert bleiben, sodass eine Stetig-
keit im Zeitablauf erreicht wird. Notwendige Anpassungen sind 
besonders kenntlich zu machen. 
 

 
Grundsatz  

des Nachweises 
der Recht- und  

Ordnungsmäßigkeit 
 

 
Nach diesem Grundsatz ist im Jahresabschluss über die Recht- und 
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung Rechenschaft abzulegen. 
 

Abbildung 133 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ 
 
Die GoB sind ein gesetzlich verankertes Regelungssystem. Sie können sich als unbestimmte Rechtsbegriffe nur 
im Rahmen der gesetzlichen Regelungen unter Beachtung von Sinn und Zweck des Gesetzes oder einzelner 
Vorschriften weiter entwickeln. Zur Auslegung sind i.d.R. die juristischen Auslegungskriterien heranzuziehen. Als 
GoB ist daher jedes Verfahren und jede Methode anzuerkennen, die dazu führen, dass gesetzliche Regelungen 
im Einzelfall ihrem Sinn und Zweck entsprechend angewandt werden.  
 
Durch die GoB wird jedoch kein bestimmtes Buchführungssystem vorgeschrieben. Vielmehr entspricht ein Buch-
führungssystem dann den GoB, wenn es so beschaffen ist, dass es einen Überblick über die Geschäftsvorfälle 
und die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln kann und die Geschäftsvorfäl-
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le sich in ihrer Entstehung und sachlichen Zuordnung bzw. Abwicklung nachverfolgen lassen. Da sich aus diesen 
Rahmengrundsätzen ggf. Zielkonflikte ergeben können, ist es bei der örtlichen Ausgestaltung des Rechnungswe-
sens notwendig, bei konkurrierenden Sachverhalten eine Abwägung vorzunehmen. 
 
 
2.2.4 Der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit 
 
Im Zusammenhang mit den gesetzlich bestimmten Grundsätzen und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung ist der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit gesondert gesetzlich bestimmt worden (vgl. § 1 
Absatz 1 Satz 3 GO NRW). Dieser Grundsatz erfordert u.a. für den gemeindlichen Bereich die zeitliche Verteilung 
von Nutzen und Lasten zwischen den Generationen sowie die Tragfähigkeit der gemeindlichen Finanzen auch für 
die Zukunft bzw. die nachfolgenden Generationen. Die Gemeinde muss deshalb grundsätzlich bei ihrer Haus-
haltsplanung und Haushaltsausführung unter Beachtung der übrigen gemeindlichen Haushaltsgrundsätze immer 
im Blick haben, auch ausreichende Handlungsmöglichkeiten für die künftigen Generationen zu erhalten.  
 
Die Gemeinde kann dafür eigenverantwortlich besondere Anforderungen festlegen und diese auch in eine rechtli-
che Fassung bringen, die über die Jährlichkeit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft hinaus von längerer Gel-
tung ist. Inhaltlich können dabei vielfältige Festlegungen getroffen werden, z. B. über die Verschuldung, über den 
Umgang mit Mehrerträgen und Mehraufwendungen. Je nach rechtlicher Bindungswirkung müssen dabei ggf. 
auch Ausnahmeregelungen geschaffen werden. Der Grundsatz stellt sich wie folgt dar (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Grundsatz „Intergenerative Gerechtigkeit“ 

 
 

Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit 
 

 
§ 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW 

Abbildung 134 „Der Grundsatz „Intergenerative Gerechtigkeit“ 
 
Dieser Grundsatz wird dadurch ergänzt, dass ausdrücklich bestimmt worden ist, „Die Gemeinden haben ihr Ver-
mögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben“ (vgl. § 10 Satz 1 GO 
NRW). Er beinhaltet, dass die Gemeinden in Verantwortung für die künftigen Generationen handeln müssen, 
denn die Perspektive der ausreichenden Finanzierung künftiger Aufgaben wurde für die Gemeinde mit dem Kon-
zept der Generationengerechtigkeit verknüpft.  
 
Der Grundsatz beinhaltet deshalb u.a. auch, dass die Gemeinde keine rücksichtslose Inanspruchnahme der Ab-
gabepflichtigen vornehmen darf. Im Zusammenhang mit gemeindlichen Geschäftsvorfällen gilt es daher für die 
Gemeinde zu beurteilen, in welchem Umfang künftige Generationen von den Auswirkungen gegenwärtiger ge-
meindlicher Haushaltspolitik betroffen sind und welche Leistungskraft der Gemeinde künftig noch vorhanden sein 
wird, um die steige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. 
 
 
2.2.5 Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze 
 
Die wichtigsten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind für die Umsetzung durch die Gemeinde in vielen 
Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung konkretisiert worden. In den gesetzli-
chen Vorschriften sind eine Vielzahl von Grundsätzen zur gemeindlichen Buchführung, zur gemeindlichen Bilanz 
und zum gemeindlichen Gesamtabschluss festgelegt worden. Nachfolgend soll dazu ein schematischer Überblick 
gegeben werden (vgl. Abbildung). 
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Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze 
 
 

Grundsätze zur gemeindlichen Buchführung  
 

Grundsatz der Klarheit 
 

§ 27 Absatz 1, § 41 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Richtigkeit 

 

 
§ 27 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Buchführungswahrheit 

 
§ 27 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Übersichtlichkeit 

 
§ 27 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Aktualität 

 
§ 96, § 116 GO NRW, § 27 Absatz 2 
GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Verständlichkeit 

 
§ 27 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Vollständigkeit 

 
§ 91 Absatz 1 GO NRW, § 27 Absatz 1 
und 2, § 41 Absatz 1 GemHVO NRW 

 
Belegprinzip 

 
 
§ 27 Absatz 3 GemHVO NRW 

 
Grundsätze zur gemeindlichen Bilanz (Jahresabschluss) 

 
Aktivierungsgrundsatz 

 
§ 41 Absatz 1 GemHVO NRW 

 
Passivierungsgrundsatz 

 
§ 41 Absatz 1 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Stetigkeit 

 
§ 32 Absatz 1 Nummer 5, § 41 Absatz 5 
GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Bilanzidentität 
(formelle Bilanzkontinuität) 

 

§ 32 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO 
NRW 

 
Grundsatz der Bilanzierungswahrheit 

 
§ 95, § 116 GO NRW 

 
Stichtagsprinzip 

 
§ 95 Absatz 1, § 116 Absatz 1 GO NRW 

 
Grundsatz der Bilanzidentität 

 

 
§ 32 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO 
NRW 

 
Grundsatz der Einzelbewertung 

 

§ 32 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO 
NRW 

 
Grundsatz der Vorsicht 

 

§ 91 Absatz 2 GO NRW, § 32 Absatz 1 
Nr. 3, § 35 Absatz 7 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Periodenabgrenzung 

 
§ 32 Absatz 1 Nummer 4 GemHVO 
NRW 

 
Grundsatz der Bewertungsstetigkeit 

 (materielle Bilanzkontinuität) 
 

 
§ 32 Absatz 1 Nummer 5 GemHVO 
NRW 

 
Anschaffungswertprinzip 

 
 
§ 91 Absatz 2 GO NRW 
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Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze 

 
 

Grundsatz des Saldierungsverbots 
 

§ 41 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Grundsatz des Nachweises 

 der Recht- und Ordnungsmäßigkeit 
 

§ 95 Absatz 1 GO NRW 

 
Grundsätze zum gemeindlichen Gesamtabschluss 

 
Grundsatz der Fiktion der rechtlichen Einheit 

 
 
§ 116 Absatz 2 GO NRW 

 
Grundsatz der Einheitlichkeit des Ausweises 

 
§ 49 Absatz 3 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Vollständigkeit 
des Konsolidierungskreises 

 
§ 116 Absatz 2 GO NRW 

 
Grundsatz der Eliminierung  

„konzerninterner“ Beziehungen 
 

§ 50 GemHVO NRW i.V.m. § 303 HGB 

 
Grundsatz der Wesentlichkeit 

 
§ 116 Absatz 3 GO NRW 

Abbildung 135 „Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze“ 
 
Jeder dieser Grundsätze soll sicherstellen, dass ein sachverständiger Dritter sich in einer angemessenen Zeit 
einen Überblick über die Aufzeichnung von Buchungsvorfällen und die Aufzeichnung von Vermögens- und Schul-
denpositionen verschaffen kann. Es soll diesem Dritten auch ein qualifizierter Einblick in die Vermögens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde möglich sein und Manipulationsmöglichkeiten verhindert werden. 
Zudem kann die Auslegung der GoB durch Rechtsprechung und Literatur mittelbar auch zu einer dynamischen 
Anpassung des gemeindlichen Haushaltsrechts beitragen, z. B. an nationale und internationale Entwicklungen.  
 
 
2.2.6 Die sachgerechte Anwendung der Grundsätze 
 
Die sachgerechte Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter Beachtung ihrer qualitativen 
Merkmale führt grundsätzlich zu einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde. Soweit sich die örtlichen Entscheidungen an diesen Grundsätzen orientieren, entste-
hen relevante, verlässliche und verständliche Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde. Im ge-
meindlichen Jahresabschluss wird diese Aufgabe u.a. durch die Gliederungsvorschriften zur gemeindlichen Bi-
lanz sichergestellt und weiter konkretisiert, z.B. durch die Grundsätze „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ (vgl. in § 
41 GemHVO NRW). Die Bewertungsvorschriften in den §§ 32 bis 36, 42 und 43 GemHVO NRW prägen dabei 
u.a. das Vorsichtsprinzip weiter aus. 
 
Zur Auslegung der GoB sind i.d.R. die juristischen Auslegungskriterien heranzuziehen. Als GoB ist daher jedes 
Verfahren und jede Methode anzuerkennen, die dazu führen, dass gesetzliche Regelungen im Einzelfall ihrem 
Sinn und Zweck entsprechend angewandt werden. Mit der Verwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der 
GoB wird gewährleistet, dass auf neue Sachverhalte in der Praxis den gesetzlichen Anforderungen gemäß rea-
giert werden kann. Auf eine abschließende Regelung über die GoB hat der Gesetzgeber bewusst verzichtet, um 
die fortlaufende Entwicklung und Veränderung nicht zu beeinträchtigen. Ausgehend vom allgemeinen Schutz-
zweck des Rechnungswesens können die für das kaufmännische Rechnungswesen anerkannten Ziele „Doku-
mentation“, „Rechenschaft“ und „Kapitalerhaltung“ auch im Rechnungswesen der Gemeinden eine entsprechen-
de Anwendung finden.  
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Die grundsätzliche Übereinstimmung des Rechnungszwecks ist darauf zurückzuführen, dass das Verhältnis zwi-
schen Rechnungslegendem und Rechnungsadressaten auch im gemeindlichen Bereich eine klassische Stellver-
treterbeziehung aufweist, denn hier verwaltet die Gemeinde wie ein Beauftragter das Vermögen de ihrer Bürger 
treuhänderisch. Daraus lassen sich die Rahmengrundsätze ableiten, die für die Erfassung und Darstellung der 
Geschäftsvorfälle sowie deren Sicherung gegen Verlust und Verfälschung gelten und somit die materielle und 
formelle Ordnungsmäßigkeit der Buchführung sichern.  
 
Die haushaltsrechtlichen Vorschriften geben die Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zwar 
vor, sie bestimmen diese jedoch im Einzelnen nicht näher, sofern die Grundsätze nicht durch einzelne haushalts-
rechtliche Vorschriften für die Gemeinde kodifiziert worden sind. Solche Regelungen stellen dann besondere 
rechtliche Vorgaben für die Gemeinde dar, die Vorrang vor den weiteren allgemeinen Grundsätzen haben. Eine 
Verweisung auf die GoB lässt dabei eine unmittelbare Wirkung der Veränderungen der GoB auf das gemeindliche 
Haushaltsrecht nicht zu. Auf eine bestimmte Fassung des Handelsgesetzbuches wurde nur im Rahmen des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses verwiesen, wie es dafür als erforderlich für die Gemeinde angesehen wurde, um 
eine unmittelbare Anwendung einzelner handelsrechtlicher Vorschriften sachgerecht durch die Gemeinde zu 
ermöglichen (vgl. § 49 Absatz 4 GemHVO NRW).  

 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 92 
Eröffnungsbilanz 

 
(1) 1Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem 
System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung aufzustellen, soweit in Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. 2Die Vor-
schriften der § 95 Abs. 3 und § 96 sind entsprechend anzuwenden.    
 
(2) Die Eröffnungsbilanz und der Anhang haben zum Bilanzstichtag unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und der Schul-
denlage der Gemeinde zu vermitteln.  
 
(3) 1Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz ist auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten 
Zeitwerten vorzunehmen. 2Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten 
für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Wertberichtigungen 
nach Absatz 7 vorgenommen werden.   
 
(4) 1Die Eröffnungsbilanz und der Anhang sind dahingehend zu prüfen, ob sie ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Lage der Gemeinde nach Absatz 2 vermitteln. 2Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob die 
gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen beachtet worden sind.  
 
(5) 1Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Eröffnungsbilanz. 2Er hat die Inventur, das Inventar und die 
Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände in seine Prüfung einzubezie-
hen. 3Über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der Prüfung ist ein Prüfungsbericht zu erstellen. 
4Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung ist in den Prüfungsbericht aufzunehmen. 5§ 
101 Abs. 2 bis 8, § 103 Abs. 4, 5 und 7, § 104 Abs. 4 und § 105 Abs. 8 finden entsprechende Anwendung. 
 
(6) Die Eröffnungsbilanz unterliegt der überörtlichen Prüfung nach § 105.    
 
(7) 1Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegen-
stände oder Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist der Wertansatz zu berichtigen 
oder nachzuholen. 2Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. 3Eine Berichtigung kann letztmals im vierten der 
Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. 4Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu 
berichtigen. 
 
 
Erläuterungen zu § 92:  
 
I. Allgemeines 
 
1. Die besondere Stellung der Eröffnungsbilanz 
 
Die Eröffnungsbilanz bildet einen wesentlichen Bestandteil des NKF als neues Rechnungswesen der Gemeinden. 
Sie wird für die Gemeinde und ihre Bürgerinnen und Bürger eine erhebliche Bedeutung haben. Erstmalig wird im 
gemeindlichen Bereich eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen, aus 
der die wirtschaftliche Lage der Gemeinde erkennbar ist. Hierbei werden die (kaufmännischen) Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung zu Grunde gelegt, soweit nicht die Besonderheiten des gemeindlichen Haushaltswe-
sens davon Abweichungen erforderlich machen. 
 
Der Eröffnungsbilanz als erste Bilanz der Gemeinde kommt eine Sonderstellung zu, weil in kurzer Zeit sämtliche 
Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten sind. Diese 
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Wertermittlung für die Eröffnungsbilanz soll auf der Basis von vorsichtig geschätzten Zeitwerten erfolgen. Die 
Entscheidung basiert auf folgenden Überlegungen (vgl. Abbildung).   
 

 
Die Zeitwerte in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz  

 
 
- Die Eröffnungsbilanz steht am Beginn der doppischen Rechnungslegung der Gemeinde, die 

deshalb – wie handelsrechtlich für jeden Kaufmann zu Beginn seiner Tätigkeit vorgeschrieben – 
ein den tatsächlichen Verhältnissen der Vermögens- und Schuldenlage entsprechendes Bild 
vermitteln muss. 

 
 
- Die Bewertung von sämtlichen Vermögensgegenständen und Schulden der Gemeinde wird 

nicht als Selbstzweck verstanden. Die Maßgabe für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz soll 
deshalb eine zügige und in der Grundausrichtung konsistente Bewertung des gemeindlichen 
Vermögens unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsprinzips und des Grundsatzes der 
Wesentlichkeit sein. 

 
 
- Eine Bewertung der Vermögensgegenstände nur nach Anschaffungs- und Herstellungskosten 

steht nicht mit den Zielen der Aktualität und der Rechenschaft in Einklang. 
 
 
- Auch im Hinblick auf die praktische Umsetzung, z.B. Rückgriff auf die Wertermittlungsverord-

nung bei der Bewertung von Grundstücken, ist die Bewertung des gemeindlichen Vermögens 
nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten (Verkehrswert) vorteilhaft. 

 
 
- Mit den Zielsetzungen des NKF, insbesondere mit den Zielen „Aktualität“ und „intergenerative 

Gerechtigkeit“, vertreten vergleichbare neuere wissenschaftliche Diskussionen zunehmend die 
Auffassung, dass für die Bestimmung der Anschaffungskosten auch in der handelsrechtlichen 
Eröffnungsbilanz stets von Zeitwerten auszugehen ist.  

 
 
- Die grundsätzliche Bedeutung der Bewertung von Vermögensgegenständen nach Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten aus dem kaufmännischen Rechnungswesen bleibt auch bei ei-
ner Bewertung auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten erhalten, denn die er-
mittelten Zeitwerte stellen am Stichtag der Eröffnungsbilanz „fiktive“ Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten dar und dienen als Basis für die zukünftigen Abschreibungen. 

 
 
- Für die Festlegung der Bewertung der Vermögensgegenstände nach vorsichtig geschätzten 

Zeitwerten hat sich auch das Institut der Deutschen Wirtschaftsprüfer ausgesprochen.  
 

Abbildung 136 „Die Zeitwerte in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz“ 
 
Die Erstellung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz ist zudem mit der Eröffnungsbilanz eines Unternehmens in 
den neuen Bundesländern nach der Vereinigung Deutschlands nach dem D-Markbilanzgesetz 1990 vergleichbar, 
denn dort waren bei laufender Geschäftstätigkeit in kurzer Zeit sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden 
zu erfassen und zu bewerten. Die für die Erstellung der Eröffnungsbilanz erforderliche Inventarisierung und Be-
wertung des gesamten Vermögens- und Schuldenbestandes bedeutet für die Gemeinden einen erheblichen Auf-
wand. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz wird auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet. Deshalb 
sind bei dieser Ausgangslage Vereinfachungsregeln zugelassen worden.  
 
 
2. Die Erfassung des Vermögens und der Schulden  
 
2.1 Die Abbildung des Vermögens und der Schulden 
 
Für die Eröffnungsbilanz der Gemeinden gilt, dass diese einheitlich auf der Aktiv- sowie auf der Passivseite ge-
gliedert sein müssen. Die Mindestgliederung für die gemeindliche Eröffnungsbilanz ergibt sich durch die aus-
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drückliche Regelung, das die Eröffnungsbilanz entsprechend § 41 Absatz 3 und 4 GemHVO NRW zu gliedern ist 
(vgl. § 53 Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW). Die gemeindliche Eröffnungsbilanz wird – wie die späteren Bilanzen 
im gemeindlichen Jahresabschluss – in Kontoform aufgestellt und muss die vorgeschriebenen Posten in der für 
die Gemeinden spezifischen Gliederung nach der aufgeführten Vorschrift enthalten. In dieser Bilanz werden auf 
der Aktivseite die Bilanzbereiche „Anlagevermögen“ und „Umlaufvermögen“ und auf der Passivseite die Bilanzbe-
reiche „Eigenkapital“, „Sonderposten“, „Rückstellungen“ und „Verbindlichkeiten“ ausgewiesen und beide Bilanz-
seiten mit dem gesonderten Bereich „Rechnungsabgrenzung“ abgeschlossen. Das nachfolgende Gliederungs-
schema zeigt diese Gegebenheiten auf (vgl. Abbildung).  
 

 
Das Gliederungsschema für die Eröffnungsbilanz 

 
 
Aktiva 
 
1.      Anlagevermögen  

1.1   Immaterielle Vermögensgegenstände 
1.2    Sachanlagen  
1.3    Finanzanlagen  

2.      Umlaufvermögen 
2.1 Vorräte 
2.2 Forderungen und sonstige  

Vermögensgegenstände 
2.3   Wertpapiere des Umlaufvermögens 
2.4    Liquide Mittel 

3.   Aktive Rechnungsabgrenzung 
 

 
Passiva 
 
1.  Eigenkapital 

1.1 Allgemeine Rücklage 
1.2 Sonderrücklagen 
1.3 Ausgleichsrücklage 
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

1.   Sonderposten 
2.   Rückstellungen 
3.   Verbindlichkeiten 
4.    Passive Rechnungsabgrenzung 
 

Abbildung 137 „Das Gliederungsschema für die Eröffnungsbilanz“ 
 
Der gemeindlichen Eröffnungsbilanz ist ein Anhang nach § 44 GemHVO NRW beizufügen, in dem die von der 
Gemeinde angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden dargestellt und erläutert werden sollen. Es sind im 
gemeindlichen Anhang aber auch besondere Abweichungen anzugeben, z. B. von der Mindestgliederung der 
Eröffnungsbilanz (vgl. § 53 Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW). Dem Anhang sind als Anlagen ein Forderungsspie-
gel nach § 46 GemHVO NRW und ein Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO NRW beizufügen (vgl. § 53 
GemHVO NRW). Der gemeindlichen Eröffnungsbilanz ist zudem noch ein Lagebericht beizufügen (vgl. § 48 
GemHVO NRW). Diese haushaltsrechtlichen Vorgaben tragen dazu bei, dass die örtliche Eröffnungsbilanz zum 
Eröffnungsbilanzstichtag unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermitteln.  
 
 
2.2 Die Bewertung des Vermögens und der Schulden 
 
Zu Beginn des NKF als neuem Rechnungswesen ist von der Gemeinde ein realistisches und aktuelles Bild der 
Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde in Form einer Eröffnungsbilanz herzustellen. Aus dieser Anforde-
rung ergibt sich für die Gemeinde, für die Vermögensgegenstände vorsichtig geschätzte Zeitwerte bezogen auf 
den Eröffnungsbilanzstichtag zu ermitteln (vgl. § 92 Absatz 3 GO NRW). Die Ermittlung der Wertansätze in der 
Eröffnungsbilanz muss durch geeignete Verfahren sowie unter Beachtung bestimmter Vorschriften der Gemein-
dehaushaltsverordnung, die auch für den Dauerbetrieb gelten, vorgenommen werden.  
 
Eine solche Vorgabe soll dabei die Stetigkeit in der Bewertung von gemeindlichem Vermögen gewährleisten. In 
dieser Bewertung ist daher die ermittelte Restnutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anla-
gevermögens zu berücksichtigen, die anhand der Regelungen für den Dauerbetrieb festzulegen sind. Die Ge-
meinde muss zudem sicherstellen, dass bei der Bewertung der Vermögensgegenstände auch mögliche Mängel 
oder Schäden in ausreichendem Maße beachtet werden. 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 92 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 740 

Für die Ermittlung des vorsichtig geschätzten Zeitwertes ist außerdem zu beachten, dass vor dem Stichtag der 
Eröffnungsbilanz die Abnutzung von Vermögensgegenständen haushaltswirtschaftlich nicht in einer Vermögens-
rechnung erfasst wurde. Bei der Ermittlung der Werte der Vermögensgegenstände kann deren bisherige Nut-
zungszeit nicht als Abschreibungen erfasst und von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder dem Neu-
wert des Vermögensgegenstandes in Abzug gebracht werden. Sofern ein gemeindlicher Vermögensgegenstand 
zum Eröffnungsbilanzstichtag nicht mehr neu ist, kann die Differenz zwischen dem vorsichtig geschätzten Zeit-
wert und dem Neuwert von der Gemeinde nur als Alterswertminderung oder in Form von Abschlägen für vorhan-
dene Mängel oder Schäden in die Wertermittlung einbezogen werden.  
 
Zur Bestimmung des Umfanges solcher Wertminderungen können vielfach die gleichen Methoden zur Anwen-
dung kommen wie zur Ermittlung des späteren Ressourcenverbrauchs in Form von Abschreibungen. Gleichwohl 
besteht keine Identität der Sachverhalte. Es ist daher sachlich nicht zutreffend, wenn im Rahmen der erstmaligen 
Ermittlung der Wertansätze der Vermögensgegenstände die Wertminderungen aus der bisherigen Nutzungszeit 
als "außergewöhnliche Abschreibungen“ in die Berechnung einbezogen werden. Zum Verständnis der Sachver-
halte und zur Vermeidung von Unklarheiten und Unsicherheiten ist es notwendig, auch in den Begrifflichkeiten 
eine klare Trennung zwischen der Zeit vor der Eröffnungsbilanz und der Zeit nach der Eröffnungsbilanz bei der 
Nutzung von gemeindlichen Vermögensgegenständen zu ziehen.    
 
 
3. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
 
Im kaufmännischen Rechnungswesen haben sich im Laufe der Zeit bestimmte Regeln und Grundsätze entwi-
ckelt, die als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) von der Rechtsprechung, Verwaltung und Praxis 
geprägt wurden. Die GoB sind teilweise gesetzlich bestimmt, insbesondere durch das Handelsgesetzbuch (HGB) 
und die Abgabenordnung (AO). Wesentliche GoB finden sich in den §§ 238 ff. HGB, insbesondere in den §§ 246 
bis 251 HGB (Ansatzvorschriften) und in den §§ 252 - 256 HGB (Bewertungsvorschriften), sowie in den  §§ 145 
und 146 AO. Es handelt sich dabei um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der sich ständig fortentwickelt. Die 
GoB umfassen den gesamten Bereich der kaufmännischen Rechnungslegung. Dazu gehören nicht nur die Füh-
rung der Bücher, sondern auch der Jahresabschluss mit Bilanzierung und Bewertung und die Inventur. 
 
Die GoB gelten verbindlich und unabhängig von Rechtsformen für alle Kaufleute. Sie liegen auch dem kommuna-
len Finanzmanagement zugrunde, soweit in Gesetz oder Rechtsverordnung für die Gemeinden nichts anderes 
bestimmt ist. Sofern die GoB in den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung 
nicht konkretisiert worden sind, gelten sie sinngemäß wie im privatrechtlichen Bereich. Sie stehen aber nicht über 
dem Gesetz, sondern sind als ein gesetzlich verankertes Regelungssystem zu verstehen. Als Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung sind daher jedes Verfahren und jede Methode anzuerkennen, die dazu führen, dass 
gesetzliche Regelungen im Einzelfall ihrem Sinn und Zweck entsprechend angewandt werden. Die allgemein zu 
beachtenden Grundsätze lassen sich wie folgt untergliedern (vgl. Abbildung). 
 

 
Wichtige Grundsätze 

 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Buchführung (GoB), 

 
Die eigentlichen Grundsätze, die sich auf die laufende Buchführung 
beziehen und die Art der Erfassung und Darstellung der Geschäftsvor-
fälle sowie deren Schutz vor Verlust und Verfälschung regeln. 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

DV-gestützter  
Buchführungssysteme (GoBS) 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sollen sicherzustellen, 
dass die Buchungen und sonstigen Aufzeichnungen vollständig, rich-
tig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden, wenn die Buch-
führung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung erfolgt (vgl. § 27 
Absatz 5 GemHVO NRW) 
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Wichtige Grundsätze 

 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Datenverarbeitung (GoDV) 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Datenverarbeitung wurden zur 
Erfüllung der ordnungsmäßigen Buchführung und Bilanzierung bei 
einer DV-Buchführung entwickelt und umfassen im Wesentlichen die 
Sicherheit, die Funktionserfüllung und die Dokumentation. 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Inventur (GoI) 

 
Die Grundsätze beziehen sich auf die Erstellung des Inventars und 
sollen sicherstellen, dass in der Inventur eine vollständige Erfassung 
des Vermögens und der Schulden erfolgt (vgl. § 91 GO NRW i.V.m. § 
28 und 29 GemHVO NRW) 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Bilanzierung (GoBi) 

 
Die Grundsätze der Aktivierung, Passivierung und Bewertung werden 
weiter detailliert. Dazu gehören auch die Grundsätze für die Bilanz-
gliederung (vgl. z.B. § 41 bis 43 GemHVO NRW) 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Lageberichterstattung (GoL) 

 
Die Grundsätze spezifizieren die Anforderungen für die durch den 
Lagebericht vorzunehmende Informationsvermittlung (vgl. § 48 
GemHVO NRW) 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfungen (GoA) 

 
Die Grundsätze finden hinsichtlich der jährlichen Abschlussprüfung 
Anwendung. Diese beinhalten u.a. Festlegungen zu den Prüfungs-
handlungen. Außerdem bestehen noch weitere Ergänzungen dieser 
Grundsätze durch die „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung 
bei Abschlussprüfungen“ sowie die „Grundsätze für die ordnungsmä-
ßige Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen“. 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Konzernrechnungslegung (GoK) 

 
Die Grundsätze finden bei der Aufstellung des gemeindlichen Ge-
samtabschlusses Anwendung (vgl. § 116 GO NRW) 
 

 
Grundsätze 

ordnungsmäßiger 
Kapitalflussrechnung (GoKfr) 

 

 
Die Grundsätze finden bei der Aufstellung der gemeindlichen Gesamt-
kapitalflussrechnung Anwendung und sollen zu einer sachgerechten 
Erstellung beitragen (vgl. § 51 Absatz 3 GemHVO NRW). 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Risikoüberwachung (GoR) 

 
Die Grundsätze sind für die pflichtgemäße Risikoüberwachung entwi-
ckelt worden. Sie beinhalten die allgemeinen Handlungsvorgaben 
bzw. Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung eines Risikoüberwa-
chungssystems.     
 

Abbildung 138 „Wichtige Grundsätze“ 
 
Diese Grundsätze sollen sicherstellen, dass ein sachverständiger Dritter sich in angemessener Zeit einen Über-
blick über die Aufzeichnung von Buchungsvorfällen und die Aufzeichnung von Vermögens- und Schuldenpositio-
nen verschaffen kann. Es ist dazu nicht festgelegt worden, welches Maß an Sachverstand erforderlich sein muss, 
um die gemeindliche Tätigkeit im jeweils betroffenen Produkt- bzw. Aufgabenbereich beurteilen und nachvollzie-
hen zu können. Allgemein wird davon auszugehen sein, dass ein sachverständiger Dritter ausreichende Kennt-
nisse über die gemeindliche Haushaltswirtschaft bzw. das Rechnungswesen der Gemeinde besitzen muss, damit 
er die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und deren Ergebnis im gemeindlichen Jahresabschluss 
sowie im Gesamtabschluss der Gemeinde verstehen und beurteilen kann. Dabei wird auch die Größe der Ge-
meinde sowie die Größe und Komplexität der gemeindlichen Buchführung einschließlich der Art der örtlichen DV-
Buchführung zu berücksichtigen sein. 
 
Bei der Beurteilung, ob ein sachverständiger Dritter sich innerhalb einer angemessenen Zeit einen Überblick über 
die Vorgehensweise und die Ergebnisse der gemeindlichen Inventur verschaffen kann, ist ebenfalls von den 
vorhandenen örtlichen Gegebenheiten auszugehen. Die Bestimmung der angemessenen Zeit ist somit auch von 
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der Größe der Gemeinde sowie der Größe und Komplexität der gemeindlichen Buchführung einschließlich der Art 
der örtlichen DV-Buchführung abhängig. Außerdem sollen Manipulationsmöglichkeiten verhindert werden, damit 
dem Dritten ein qualifizierter Einblick in die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz(gesamt)lage der Ge-
meinde möglich ist. Zudem sorgt die Auslegung der GoB durch Rechtsprechung und Literatur mittelbar für eine 
dynamische Anpassung des Rechts über das gemeindliche Rechnungswesen an die aktuellen nationalen und 
internationalen Entwicklungen. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung werden dann weiterentwickelt, 
wenn aus neuen Sachverhalten heraus dafür ein Erfordernis besteht. 
 
 
4. Die Pflicht zur Beseitigung der Überschuldung 
 
4.1 Der gemeindliche Sanierungsplan 
 
Bei eingetretener Überschuldung, die durch den Ansatz des Postens „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbe-
trag“ auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen wird, muss der Blick zwingend auf den Aufbau von 
Eigenkapital gerichtet werden, der auch die notwendige Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs einschließt 
(vgl. § 43 Absatz 7 i.V.m. § 41 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO NRW). Der bestehende Verstoß gegen das Verbot 
der Überschuldung steht im Mittelpunkt der Betrachtung, so dass die notwendigen Gegenmaßnahmen der Ge-
meinde auf die Beendigung dieses Verstoßes zielen müssen (vgl. § 75 Absatz 7 GO NRW). Dadurch besteht eine 
nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften zu erfüllende Mindestanforderung, denn noch kann keine sinnvolle 
und sachgerechte Eigenkapitalgröße für die Gemeinde als Wertansatz der allgemeinen Rücklage bestimmt wer-
den (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 1 GemHVO NRW).  
 
Von der Gemeinde müssen zielgerichtete haushaltswirtschaftliche Maßnahmen ergriffen werden, damit auf der 
Aktivseite der gemeindlichen Bilanz kein Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ mehr auszuwei-
sen ist. Daraus folgt auch, dass ggf. auf eine längere Zeit vielfältige Konsolidierungen als Gegenmaßnahmen von 
der Gemeinde umgesetzt werden müssen, um die Überschuldung zu beseitigen und eine künftige Überschuldung 
auf Dauer wirksam zu vermeiden. Diese Sachlage  erfordert wegen der besonderen Ziel- und Zwecksetzungen 
einen geeigneten Sanierungsplan als Eigenkapitalaufbaukonzept (EAK), der auf den Gegebenheiten des Haus-
haltssicherungskonzeptes aufbauen sollte (vgl. § 76 GO NRW).  
 
Der Sanierungsplan wird dabei als umfassendes Sanierungskonzept zum zukunftsorientierten Leitfaden (Ge-
samtkonzept der Gemeinde), in dem die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die Sicherung der stetigen 
Aufgabenerfüllung der Gemeinde und die Steuerung des Haushalts sowie den Erhalt des Eigenkapitals festgelegt 
werden. Gleichzeitig muss der Sanierungsplan ein erweitertes Planungssystem als der gemeindliche Haushalts-
plan enthalten. Er soll als Handlungsrichtschnur dienen und deshalb die konkreten und akuten Schritte aufzuzei-
gen, die sofort und in der weiteren Zukunft von der Gemeinde zu gehen sind. Besondere Eckpunkte sowie die 
Chancen und Risiken für die Gemeinde sind dabei besonders herauszustellen. 
 
 
4.2 Die Stufen eines gemeindlichen Sanierungsplans 
 
Für die Sanierung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft muss aufgrund der großen Bedeutung der Krisensitua-
tion für den Rat und die Verwaltung sowie die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde eine besondere Struktur 
erarbeitet werden, die den gesamten Ablauf der  Bewältigung der wirtschaftlichen Krise der Gemeinde beinhaltet 
und die Grundlage für die notwendigen Handlungen bietet. Der Sanierungsplan verkörpert somit eine Leitlinie für 
das Handeln der Gemeinde und für die Verhandlungen mit Dritten.  
 
Die Frage, ob und ggf. welche Schlussfolgerungen bei Vorliegen der Überschuldung der Gemeinde zu ziehen 
sind und ob und welche Formen des aufsichtsrechtlichen Handelns angezeigt sind, bedarf dabei noch weiterer 
Erörterungen und Abstimmungen. Es sollen durch die Gemeinde und die anderen Beteiligten jedoch möglichst 
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praktikable Antworten gefunden werden. Die möglichen in der nachfolgenden Abbildung aufgezeigten fünf Ab-
schnitte eines Sanierungsplans der Gemeinde zur Krisenbewältigung und zur stetigen Entwicklung können bei 
Bedarf von der Gemeinde weiter differenziert werden (vgl. Abbildung).   
 

 
Stufen eines gemeindlichen Sanierungsplans 

 
 

Gesamtkonzept der Gemeinde zur Krisenbewältigung (Sanierungsplan) 

Stufe 1 

  
Sensibilisierung/ Krisenerkenntnis  
(Befangenheit der Betroffenen) 
 

Bedrohung erkennen 
und ernst nehmen 

Stufe 2 

 
Krisenursachen identifizieren 
(Sanierungswürdigkeit und Sanierungsfähigkeit feststel-
len) 
 

Sich schlüssig auf we-
sentliche Kernfragen 
konzentrieren 

Stufe 3 

 
Sanierungsplan - Leitlinie für eine Sanierung 
(Ursachen - Analyse - Lage - Ziele) 
 

Perspektive und Vision 
der Sanierung vermitteln 

Stufe 4 

 
Implementierung des Sanierungsplans 
(leistungs- und finanzwirtschaftliche, organisatorische 
Maßnahmen) 
 

Zustimmung und Motiva-
tion der Beteiligten 
auslösen 

 
Stufe 5 
 

 
Sanierungscontrolling 
(Identifizierung des Sanierungserfolges, Kennzahlen, 
Planungsrechnungen und Planbilanz)  
 

Erfolgreiche Umsetzung 
messen, Chancen und 
Risiken neu einschätzen 

Abbildung 139 „Stufen eines Sanierungsplans“ 
 
Ein erfolgreicher Sanierungsprozess bei der Gemeinde besteht u.a. darin, dass die defizitäre haushaltswirtschaft-
liche Lage beseitigt und die dauernde Leistungsfähigkeit wieder erreicht wird. Mit der Bewältigung der Krise soll 
auch erreicht werden, dass die künftigen Generationen nicht unnötig belastet und deren Zukunft gesichert wird. 
Der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit wird dadurch ausreichend beachtet. 
 
 
5. Die Berichtigung der Eröffnungsbilanz 
 
Die besondere Vorschrift über die gemeindliche Eröffnungsbilanz sieht ausdrücklich die Möglichkeiten einer Be-
richtigung und Nachholung von Wertansätzen dieser Bilanz vor. Es wird daher ausdrücklich für die Gemeinde 
bestimmt, wenn sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse ergibt, dass in der Eröffnungsbilanz Vermö-
gensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist der Wertansatz zu 
berichtigen oder nachzuholen. Die Berichtigung umfasst grundsätzlich alle Posten der gemeindlichen Eröffnungs-
bilanz, auch wenn in § 92 für die Fehlerhaftigkeit ausdrücklich die Wertansätze der gemeindlichen Vermögensge-
genstände oder Sonderposten oder Schulden als Anlass einer Berichtigung der Eröffnungsbilanz benannt worden 
sind. Eine Berichtigung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz ist auch zwingend notwendig, wenn in dieser Bilanz 
die Bemessung der Ausgleichsrücklage als fehlerhaft anzusehen ist (vgl. § 75 Absatz 3 GO NRW). Eine Berichti-
gung im gemeindlichen Jahresabschluss führt dazu, dass die Eröffnungsbilanz der Gemeinde als geändert gilt.   
  
Für die Berichtigung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz bzw. für die Nachholung von bilanziellen Wertansätzen 
ist festgelegt worden, dass diese Handlungen von der Gemeinde letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz fol-
genden Jahresabschluss vorgenommen werden dürfen. In diesem Zusammenhang ist zudem festgelegt worden, 
dass vorherige Jahresabschlüsse, also gemeindliche Jahresabschlüsse im Zeitraum zwischen der Eröffnungsbi-
lanz der Gemeinde und dem Jahresabschluss, in dem Änderungen vorgenommen werden, von der Gemeinde 
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nicht zu berichtigen sind. Das Nähere für eine Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen der gemeindli-
chen Eröffnungsbilanz ist in der Vorschrift des § 57 GemHVO NRW näher bestimmt worden. So ist z. B. ein 
Wertansatz nur zu berichtigen, wenn es sich bei dem fehlerhaften Ansatz um einen wesentlichen Wertbetrag 
handelt. Die Fälle, in denen eine Berichtigung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz notwendig wird, werden nach-
folgend aufgeführt (vgl. Abbildung). 
 

 
Berichtigung der Werte der gemeindlichen Eröffnungsbilanz  

 
 
Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden in der Eröffnungsbilanz 
können berichtigt werden,  

 
-     bei einem zu niedrigen Wert, 
 
 
- bei einem zu hohen Wert,  
 
 
- sie zu Unrecht angesetzt oder  
 
 
- zu Unrecht nicht angesetzt worden sind. 
 

Abbildung 140 „Berichtigung der Werte der gemeindlichen Eröffnungsbilanz“ 
 
Eine Berichtigung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz soll auch dann erfolgen, wenn sich die Fehlerhaftigkeit erst 
bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse herausstellt. Eine Berichtigung soll auch dann vorgenommen wer-
den, wenn am späteren Abschlussstichtag die fehlerhaft angesetzten Vermögensgegenstände nicht mehr vor-
handen sind oder die Schulden nicht mehr bestehen. Ist von der Gemeinde eine Berichtigung der gemeindlichen 
Eröffnungsbilanz vorzunehmen, so ist eine sich daraus ergebende Wertänderung ergebnisneutral unmittelbar mit 
der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die im Rahmen der Bilanzberichtigung vorgenommenen Wertberichti-
gungen oder Wertnachholungen sind von der Gemeinde im Anhang (vgl. § 44 GemHVO NRW) des aufzustellen-
den Jahresabschluss (vgl. § 95 GO NRW) gesondert anzugeben. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Aufstellung einer gemeindlichen Eröffnungsbilanz): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Pflicht zur Aufstellung einer Eröffnungsbilanz): 
 
Die Vorschrift begründet die Pflicht zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz für die Gemeinde zu Beginn des Haus-
haltsjahres, in dem sie ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, wie es han-
delsrechtlich für jeden Kaufmann zu Beginn seines Handelsgewerbes vorgeschrieben ist. Alle Gemeinden müs-
sen ihr Vermögen und ihre Schulden während des laufenden Geschäftsbetriebes erfassen und bewerten. Dies 
kommt der Situation nahe, die zur Normierung des D-Markbilanzgesetzes im Jahre 1990 Anlass bot. Danach galt 
entsprechend, dass zum Zeitpunkt der vollständigen Umstellung eine Eröffnungsbilanz aufzustellen ist. Aus die-
sem Grund ist die Regelung für Gemeinden diesem Gesetz entlehnt. Dazu sind die Gliederungsvorschriften für 
den Bilanzaufbau nach § 41 GemHVO NRW sowie weitere haushaltsrechtliche Vorschriften zu beachten, z.B. 
den Grundsatz der Stetigkeit. 
 
Für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde gilt zudem das Jährlichkeitsprinzip und das Haushaltsjahr ist mit dem 
Kalenderjahr identisch. Deshalb ist es sachgerecht zu bestimmen, dass die Gemeinde zu Beginn des Haushalts-
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jahres, in dem sie ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung vollständig erfasst, eine 
Eröffnungsbilanz aufstellt. Weil das Handelsrecht für das neue Gemeindehaushaltsrecht das „Referenzmodell“ 
darstellt, sind in diese Vorschrift auch dessen Grundsätze übernommen worden. Die Regelung sieht deshalb vor, 
dass die Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen ist. Die 
weiteren Vorgaben zur Eröffnungsbilanz sowie zur Bilanzierung und Bewertung von Vermögen und Schulden der 
Gemeinde sind im Einzelnen, ggf. auch mit einer Festlegung auf einheitliche Verfahren, werden durch die Vor-
schriften des achten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung näher bestimmt und sind dort erläutert. 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Verweis auf § 95 Absatz 3 und § 96 GO NRW): 
 
1.2.1 Der Verweis auf § 95 Absatz 3 GO NRW 
 
Auf Grund des Verweises auf die Vorschrift des § 95 Absatz 3 GO NRW, die entsprechend für die Aufstellung der 
Eröffnungsbilanz der Gemeinde anzuwenden ist, hat der Kämmerer den Entwurf der Eröffnungsbilanz aufzustel-
len, der Bürgermeister den Entwurf zu bestätigen und diesen dem Rat der Gemeinde zur Feststellung (Be-
schlussfassung) zuzuleiten. Diese Vorgabe beinhaltet auch, dass die gemeindliche Eröffnungsbilanz innerhalb 
der ersten drei Monate nach dem Eröffnungsbilanzstichtag aufzustellen ist. Die Festlegung eines solchen Zeit-
raumes ist auch geboten, weil die Haushaltsplanung und die Bewirtschaftung des ersten Haushaltsjahres der 
Gemeinde mit neuem Rechnungswesen bereits auf dieser Eröffnungsbilanz aufbauen.  
 
Mit der Zuleitung durch den Bürgermeister nimmt der Rat den Entwurf der Eröffnungsbilanz entgegen, um ihn an 
die zuständigen Ausschüsse weiterzuleiten, z. B. an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung. Nach 
Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Prüfung soll der Rat durch Beschluss die ihm vorgelegte Eröffnungs-
bilanz feststellen. Zeitlich gesehen besteht folgender möglicher Ablauf und dadurch auch ein Zeitraum für das 
gesetzlich vorgesehene Verfügbarhalten der gemeindlichen Eröffnungsbilanz (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Zeitraum des Verfügbarhaltens der Eröffnungsbilanz 2009 

 
 

AUFGABE 
 

ZEITANGABE 
 

Aufstellung  und Zuleitung  
des Entwurfs der Eröffnungsbilanz an den Rat  

 
Bis zum 31. März 2009 

 
Prüfung des Entwurfs der Eröffnungsbilanz 
durch den Rechnungsprüfungsausschuss 

 
Örtliche Fristsetzung 

 
Feststellung der Eröffnungsbilanz 

durch den Rat  
 

Bis zum 31. Dezember 2009 

 
Anzeige der Eröffnungsbilanz 

an die Aufsichtsbehörde 
 

 
Unverzüglich nach Feststellung 
 

 
Bekanntmachung 

der Eröffnungsbilanz 
 

Nach Feststellung 

 
Verfügbarhalten der Eröffnungsbilanz  

bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses 
 

Bis zum 31. Dezember 2010 

Abbildung 141 „Der Zeitraum des Verfügbarhaltens der Eröffnungsbilanz 2009“ 
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Die Gemeinde muss nach dem Eröffnungsbilanzstichtag ständig bemüht sein, die Aufstellung, Bestätigung und 
Zuleitung des Entwurfs der Eröffnungsbilanz an den Rat vorzunehmen. Die Planung der Gemeinde für die Haus-
haltsjahre mit neuem Rechnungswesen baut auf den Daten der Eröffnungsbilanz auf. Daher sollte die Gemeinde 
mit der Anzeige des neuen Haushaltsplans bei ihrer Aufsichtsbehörde auch den vom Bürgermeister bestätigten 
Entwurf der Eröffnungsbilanz mit vorlegen, denn erst dadurch wird seitens der Gemeinde dokumentiert, dass es 
sich um belastbare Daten handelt. Dabei ist es unerheblich, ob einzelne Wertansätze in der Bilanz noch keine 
endgültige Bestimmtheit erlangt haben.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Umstellung auf das NKF nach § 6 Absatz 3 NKFEG erst 
vollzogen ist, wenn sämtliche Aufgabenbereiche auf eine Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten 
Buchführung umgestellt und eine Eröffnungsbilanz aufgestellt worden sind. Nur mit der aufgestellten und bestätig-
ten Eröffnungsbilanz ist ausreichende Informationsbasis und Grundlage für die künftige gemeindliche Haushalts-
planung geschaffen worden und damit, auch für das erste Haushaltsjahr mit neuem Rechnungswesen gegeben. 
Auch die Beurteilung der Haushaltswirtschaft durch die Aufsichtsbehörde erfordert diesen Sachstand, insbeson-
dere dann, wenn z. B. bereits im ersten Haushaltsjahr eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage oder eine 
Verringerung der allgemeinen Rücklage geplant wird.  
 
Für die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Anzeige des Haushaltsplans für das erste Haushaltsjahr 
mit der Eröffnungsbilanz sind die Kenntnisse über die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz in Form belastbarer 
Daten zwingend erforderlich. Die Aufsichtsbehörde kann ggf. die Fristen für die Anzeige des Haushalts der Ge-
meinde gem. § 80 Absatz 5 GO NRW bzw. der Genehmigung nach § 75 Absatz 4 oder § 76 Absatz 2 GO NRW 
verlängern, wenn ihr die notwendigen Informationen zur Erteilung der Genehmigung noch nicht vorliegen. Die von 
der Gemeinde vor der Feststellung der Eröffnungsbilanz gegebenen Informationen berühren nicht die zu einem 
späteren Zeitpunkt vorzunehmende Anzeige der vom Rat festgestellten gemeindlichen Eröffnungsbilanz an die 
Aufsichtsbehörde nach § 92 Absatz 1 i.V.m. § 96 GO NRW.  
 
 
1.2.2 Der Verweis auf § 96 GO NRW 
 
1.2.2.1 Die Feststellung der Eröffnungsbilanz 
 
Die zweite Verweisung in der Vorschrift auf die entsprechende Anwendung des § 96 GO NRW beinhaltet, dass 
die Feststellung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz durch den Rat innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Mona-
ten nach dem Eröffnungsbilanzstichtag erfolgen soll. Dem Rat muss daher ermöglicht werden, bis spätestens 31. 
Dezember des Jahres die vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Eröffnungsbilanz durch Beschluss fest-
stellen, in dem der Eröffnungsbilanzstichtag liegt. Diese zeitliche Vorgabe soll die Gemeinde wegen der besonde-
ren Bedeutung der Eröffnungsbilanz für die künftige gemeindliche Haushaltswirtschaft möglichst einhalten. Es soll 
vermieden werden, dass die Gemeinde im zweiten Haushaltsjahr mit neuem Rechnungswesen noch auf der 
Grundlage von „vorläufigen Eröffnungsbilanzdaten“ ihren Haushalt planen und bewirtschaften muss.  
 
Bei der Entscheidung über die Feststellung der Eröffnungsbilanz ist ggf. die Stellungnahme des Bürgermeisters 
und/oder des Kämmerers zum Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses zu berücksichtigen, insbe-
sondere dann, wenn der Rechnungsprüfungsausschuss einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat, 
der Bestätigungsvermerk auf Grund von Beanstandungen versagt worden ist oder der Bestätigungsvermerk des-
halb versagt wurde, weil der Prüfer nicht in der Lage war, eine Beurteilung vorzunehmen. Die Beteiligung des 
Bürgermeisters und/oder des Kämmerers hat auch dann zu erfolgen, wenn zuvor bereits durch eine Zusammen-
arbeit zwischen der Prüfungsinstanz und der gemeindlichen Verwaltung die bei der Eröffnungsbilanz aufgetrete-
nen Fehler beseitigt worden sind, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bildes der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde entgegenstehen,.  
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Der Rat der Gemeinde hat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom 
Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss festzustellen. Die zeitliche Begren-
zung in dieser Vorschrift soll gewährleisten, dass der zeitliche Unterschied zwischen dem Abschlussstichtag und 
der Feststellung des Jahresabschlusses noch vertretbar bleibt, um ggf. auch Auswirkungen auf die künftige 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde unverzüglich umsetzen zu können.  
 
Sofern eine zeitnahe Feststellung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeinde nicht umsetzbar ist, z. B. bis zum 31. 
Dezember 2008, wenn als Stichtag der gemeindlichen Eröffnungsbilanz der 1. Januar 2008 bestimmt wurde, 
muss die Eröffnungsbilanz spätestens bis zum 31. Dezember des zweiten Haushaltsjahres mit neuem Rech-
nungswesen zusammen mit dem Jahresabschluss des ersten Haushaltsjahres durch den Rat der Gemeinde 
festgestellt werden (nach dem Beispiel: 31. Dezember 2009).  
 
Dieser spätere Termin kann vor dem Hintergrund der vollständigen Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts 
aus mehreren Gründen als noch vertretbar angesehen werden, denn die Eröffnungsbilanz, die mit ihrem Stichtag 
am Beginn der Erfassung der Geschäftsvorfälle der Gemeinde nach dem System der doppelten Buchführung 
steht, stellt gleichzeitig auch die "Eröffnungsbilanz" für das erste Haushaltsjahr mit neuem Rechnungswesen dar. 
Sie wird daher in das erste Haushaltsjahr einbezogen und steht in einem sachlichen Zusammenhang mit dem 
Jahresabschluss dieses ersten Haushaltsjahres. Eine längere Feststellungszeit ist nur aus wichtigen Gründen 
vertretbar, z. B. weil noch erhebliche Erkenntnisse fehlen, die ggf. eine spätere Berichtigung der Eröffnungsbilanz 
entbehrlich machen.    
 
 
1.2.2.2 Die Entlastung des Bürgermeisters 
 
Die Ratsmitglieder haben ergänzend zum Feststellungsbeschluss über den gemeindlichen Jahresabschluss 
durch den Rat der Gemeinde über die Entlastung des Bürgermeisters zu entscheiden (vgl. § 96 GO NRW). Die 
Feststellung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz ist als abschließende Entscheidung des Rates über die Art und 
Form der Vermögensermittlung, Bewertung und Ansatz in der Eröffnungsbilanz anzusehen. Die inhaltliche Be-
stimmtheit des Beschlusses muss daher deutlich erkennen werden lassen, was zum Gegenstand der Entschei-
dung des Rates gemacht worden ist.  
 
Über die Feststellung der Eröffnungsbilanz und die Entlastung des Bürgermeisters sollten zwei eigenständige 
Beschlüsse gefasst werden. Die beiden Beschlussgegenstände können nicht in einem Beschluss zusammen 
gefasst werden, weil über die Entlastung des Bürgermeisters die Ratsmitglieder und nicht der Rat entscheidet, 
auch wenn in beiden Fällen eine sachliche Verknüpfung aus der Verantwortung des Bürgermeisters nach § 62 
GO NRW heraus besteht.  
 
Eine vorbehaltlose Feststellung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz kann zwar gleichzeitig keine vorbehaltlose 
Entlastung des Bürgermeisters beinhalten. Sie bringt jedoch bereits zum Ausdruck, dass die Ratsmitglieder mit 
der geprüften Eröffnungsbilanz einverstanden sind und das darin dargestellte Vermögen und die Schulden grund-
sätzlich billigen. Mit der Entscheidung über die Entlastung des Bürgermeisters verzichten die Ratsmitglieder dann 
darauf, bei der Prüfung festgestellte Mängel, die nicht zur Einschränkung des Bestätigungsvermerks nach § 101 
GO NRW durch den Rechnungsprüfungsausschuss geführt haben, weiter zu verfolgen. Dieser Sachverhalt be-
deutet aber nicht, dass damit derartige Mängel auch beseitigt sind. Für eine Behebung der Mängel muss durch 
den Bürgermeister Sorge getragen werden.  
 
 
1.2.2.2 Anzeige und Bekanntmachung  
 
Die Verweisung auf die entsprechende Anwendung des § 96 GO NRW bedingt, dass die vom Rat der Gemeinde 
festgestellte Eröffnungsbilanz der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen, öffentlich bekannt zu machen und 
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danach bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten ist. Wegen 
der Bedeutung der Eröffnungsbilanz für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde sollte ihre öffentliche Bekanntma-
chung möglichst nicht vor der Mitteilung der Aufsichtsbehörde erfolgen, dass sie keine Bedenken gegen die fest-
gestellte Eröffnungsbilanz hat.  
 
Ein Hindernis für die Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz kann dadurch bestehen, dass der Rat nur einen 
Beschluss über die Feststellung der Eröffnungsbilanz gefasst hat und in diesem Zusammenhang die Ratsmitglie-
der nicht die gesetzlich vorgesehene Entlastung des Bürgermeisters ausgesprochen haben. Sie haben diese 
Entlastung auch nicht verweigert, denn dann bestände eine Begründungspflicht für die Ratsmitglieder. Liegt eine 
solche Situation vor, sind nicht die notwendigen Beschlüsse gefasst worden, die einer Bekanntmachung der Er-
öffnungsbilanz vorausgehen müssen. Erst durch die Nachholung eines fehlenden Beschlusses ist das bestehen-
de Hindernis beseitigt und die Eröffnungsbilanz kann öffentlich bekannt gemacht werden.  
 
Es besteht auch dann ein Hindernis, wenn die Eröffnungsbilanz nicht alle gesetzlich vorgesehenen Bestandteile, 
Anlagen oder Unterlagen bei der Beschlussfassung umfasst hat, besteht ein Hindernis für die Bekanntmachung. 
Ist ggf. eine gesetzlich vorgesehene Anlage, z. B. der Verbindlichkeitenspiegel (vgl. § 47 GemHVO NRW), nicht 
Teil des Beschlusses des Rates über die Feststellung der Eröffnungsbilanz ist damit ein Ratsbeschluss zustande 
gekommen, der eine Bekanntmachung des Jahresabschlusses nicht zulässt. Erst nach Beseitigung dieses Hin-
dernisses darf die Eröffnungsbilanz öffentlich bekannt gemacht werden.  
 
 
1.2.3 Das Verfahren bei der Eröffnungsbilanz 
 
Die Besonderheiten des gemeindlichen Haushaltswesens geben jedoch keinen Anlass, ein besonderes Aufstel-
lungsverfahren für die Eröffnungsbilanz zu definieren und besondere Anforderungen an die Ratsentscheidung 
über die Eröffnungsbilanz zu stellen. Im Rahmen der individuellen Prüfung der Eröffnungsbilanz einer Gemeinde 
durch die Aufsichtsbehörde soll diese auch festhalten, ob das Verfahren ordnungsgemäß abgelaufen ist bzw. ob 
und welche Verfahrensschritte ggf. von ihr gegenüber der Gemeinde zu beanstanden sind. Die Verfahrensschrit-
te, die terminlich bestimmt sein müssen, werden durch die nachfolgende Übersicht verdeutlicht (vgl. Abbildung). 
 

 
Das Verfahren bei der Eröffnungsbilanz 

 
 

VERFAHRENSSCHRITT 
 

ZUSTÄNDIGKEITEN 

Aufstellung des Entwurfes  
der Eröffnungsbilanz 

 
durch den Kämmerer und Bestätigung durch den Bür-
germeister (§ 92 Absatz 1 i.V.m. § 95 Absatz 3 GO 
NRW). 
 

Zuleitung des Entwurfes  
der Eröffnungsbilanz 

 
an den Rat (§ 92 i.V.m. § 95 Absatz 3 Satz 2 GO NRW; 
soll innerhalb von drei Monaten nach dem Stichtag 1. 
Januar 20.. erfolgen).  
 

Prüfung  
der Eröffnungsbilanz 

 
durch den Rechnungsprüfungsausschuss  (§ 92 Absatz 
5 GO NRW). 
 

Beratung und Feststellung 
der Eröffnungsbilanz 

 
durch den Rat (§ 92 Absatz 1GO NRW; bis spätestens 
31. Dezember des ersten Haushaltsjahres nach dem 
Stichtag. 
 

Anzeige  
der Eröffnungsbilanz 

 
bei der Aufsichtsbehörde (§ 92 Absatz 1 i.V.m. § 96 
Absatz 2 GO NRW). 
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Das Verfahren bei der Eröffnungsbilanz 

 
Bekanntmachung  

der Eröffnungsbilanz 

 
(§ 92 Absatz 1 i.V.m. § 96 Absatz 2 GO NRW; soll ver-
fügbar gehalten werden). 
 

  Abbildung 142 „Das Verfahren bei der Eröffnungsbilanz“ 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Inhalte der Eröffnungsbilanz): 
 
Die Eröffnungsbilanz und der Anhang haben zum Eröffnungsbilanzstichtag unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und der 
Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln. Dem Rat der Gemeinde und den zuständigen Ausschüssen müssen 
deshalb für seine Feststellung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz die notwendigen Unterlagen (Eröffnungsbilanz 
mit Anhang und Anlagen) zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Eröffnungsbilanzunterlagen 

 
 

BESTANDTEIL DER ERÖFFNUNGSBILANZ 
 

Eröffnungsbilanz 
 

 
§ 92 GO NRW i.V.m. § 53 Absatz 1 GemHVO 
NRW  
 

 
Anhang 

 

 
§ 92 Absatz 2 GO NRW i.V.m. § 53 Absatz 1 und 
§ 44 Absatz 1 und 2 GemHVO NRW  
 

 
ANLAGEN ZUR ERÖFFNUNGSBILANZ 

 
Forderungsspiegel 

 

 
§ 53 Absatz 1 und § 46 GemHVO NRW sowie Nr. 
1.6.7 des RdErl. vom 24.02.2005 
 

 
Verbindlichkeitenspiegel 

 

 
§ 53 Absatz 1 und § 47 GemHVO NRW sowie Nr. 
1.6.8 des Runderlasses vom 24.02.2005 
 

 
Lagebericht 

 

 
§ 53 Absatz 1 und § 48 GemHVO NRW  

Abbildung 143  „Die Eröffnungsbilanzunterlagen“ 
 
Der Gemeinde ist es aber freigestellt, nach örtlichen Bedürfnissen der Eröffnungsbilanz auch noch weitere Unter-
lagen beizufügen oder weitere Angaben zu machen, um Interessenkonflikte, die im Zusammenhang mit der von 
dem in dieser Vorschrift benannten Personenkreis ausgeübten Tätigkeit stehen und von Bedeutung für die Ad-
ressaten der Eröffnungsbilanz sind, auszuräumen, z. B. über die Verantwortlichen in der Gemeinde (vgl. § 95 
Absatz 2 GO NRW) Es kann auch anhand einer Übersicht, wie sie dem Beteiligungsbericht beizufügen, das Bild 
über die in der Eröffnungsbilanz angesetzten gemeindlichen Betriebe aufgezeigt werden ist (vgl. § 52 Absatz 3 
GemHVO NRW).  
 
Die gemeindliche Eröffnungsbilanz muss zudem auch für eine Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger und für 
die Anzeige an die Aufsichtsbehörde geeignet sein. Die nachfolgend aufgezeigten Unterlagen sind für die Vermitt-
lung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schuldenlage der Ge-
meinde unverzichtbar und ermöglichen einen aktuellen Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde. Sie 
sind auch im Rahmen der Anzeige an die Aufsichtsbehörde beizufügen.  
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In den Fällen, in denen wegen besonderer örtlicher Umstände die Eröffnungsbilanz nicht ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermitteln kann, ist zu be-
achten, dass der Anhang dann zusätzliche Angaben zu enthalten hat. Im Anhang müssen die besonderen Um-
stände, die zu der Abweichung führen, erläutert werden. Bei der Abgrenzung, ob besondere Umstände für eine 
solche Sachlage vor Ort vorliegen, ist insbesondere auf die Aufgabe und die Funktion der Eröffnungsbilanz abzu-
stellen, damit ggf. durch den Abhang die erforderliche Korrekturfunktion erfolgen kann.  
 
In der Gemeinde muss vor Ort geklärt werden, welche Sachverhalte und Tatbestände als „besondere Umstände“ 
einzuordnen sind, die dann zu den gesonderten Angaben und Erläuterungspflichten im Anhang zur gemeindli-
chen Eröffnungsbilanz führen. Diese Sachlage ermöglicht den Gemeinden aber nicht, abweichend von den ge-
setzlichen Vorschriften selbst den Inhalt und Umfang der Eröffnungsbilanz oder allgemeine zusätzliche Anforde-
rungen zu bestimmen.  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Ermittlung der Wertansätze der Eröffnungsbilanz): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Wertansätze als vorsichtig geschätzter Zeitwert): 
 
Der Ansatz und die Bewertung von Vermögensgegenständen orientieren sich im „Dauerbetrieb“ des doppischen 
Rechnungswesens der Gemeinde an den handelsrechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften. Davon ausge-
hend sind von der Gemeinde dafür die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde zu legen. Um aber zu 
Beginn des neuen Rechnungswesens ein realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und Schuldenlage der 
Gemeinde zu schaffen, ergibt sich für den Ansatz der Vermögensgegenstände in der Eröffnungsbilanz die Anfor-
derung, stichtagsbezogen einen aktuellen Wert zu ermitteln, der sich an Zeitwerten orientiert und vorsichtig zu 
schätzen ist (vorsichtig geschätzte Zeitwerte).  
 
Der Begriff „vorsichtig geschätzter Zeitwert“ stellt einen Oberbegriff und eine Zielbestimmung unter Beachtung 
des Vorsichtsprinzips dar. Es handelt sich hierbei um keinen fest definierten bestimmten Wert. Vielmehr soll unter 
Beachtung der Zielbestimmung (Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes und unter Berücksichtigung der Ver-
hältnisse des Einzelfalls ein sachgerechter Wert bestimmt werden. Er kann auf verschiedene Weise, d.h. anhand 
unterschiedlicher Bewertungsverfahren, ermittelt werden. Die Ermittlung des Wertes kann auf der Basis des Ver-
kehrswertes, des Wiederbeschaffungswertes, des Wiederbeschaffungszeitwertes wie auch der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten erfolgen.  
 
Die Bewertung des Vermögens zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten für den Ansatz in der Eröffnungsbilanz steht 
mit den von den Ländern getroffenen Entscheidungen für das kommunale Haushaltsrecht in Einklang. So hat die 
Innenministerkonferenz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 21.11.2003 u.a. beschlossen: „Bei der 
Eröffnungsbilanz ist neben der Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungsaufwand auch eine Bewertung 
nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten möglich, wobei bei beiden Modellen Sonderregelungen für Bewertungser-
leichterungen vorgesehen werden.  
 
Die Eröffnungsbilanz stellt für alle Gemeinden die neue Ausgangslage für ihre Haushaltswirtschaft dar. Die Fest-
legung des maßgebenden Bewertungsverfahrens für die Eröffnungsbilanz erfolgt durch die Länder, wobei diese 
die zu erwartende Stellungnahme des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland, das sich ebenfalls für Zeit-
werte in der Eröffnungsbilanz ausspricht, in ihre Entscheidungsfindung einbeziehen.“ Auch wenn keine einheitli-
che Ausgangslage zwischen den Länder besteht, werden sich jedoch die anfangs vorhandenen Unterschiede im 
Laufe der Jahre "auswachsen". Die Entscheidung basiert auf folgenden Überlegungen (vgl. Abbildung).   
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Die Zeitwerte in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz  
 
 
- Die Eröffnungsbilanz steht am Beginn der doppischen Rechnungslegung der Gemeinde, die 

deshalb – wie handelsrechtlich für jeden Kaufmann zu Beginn seiner Tätigkeit vorgeschrieben – 
ein den tatsächlichen Verhältnissen der Vermögens- und Schuldenlage entsprechendes Bild 
vermitteln muss. 

 
 
- Die Bewertung von sämtlichen Vermögensgegenständen und Schulden der Gemeinde wird 

nicht als Selbstzweck verstanden. Die Maßgabe für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz soll 
deshalb eine zügige und in der Grundausrichtung konsistente Bewertung des gemeindlichen 
Vermögens unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsprinzips und des Grundsatzes der 
Wesentlichkeit sein. 

 
 
- Eine Bewertung der Vermögensgegenstände nur nach Anschaffungs- und Herstellungskosten 

steht nicht mit den Zielen der Aktualität und der Rechenschaft in Einklang. 
 
 
- Auch im Hinblick auf die praktische Umsetzung, z.B. Rückgriff auf die Wertermittlungsverord-

nung bei der Bewertung von Grundstücken, ist die Bewertung des gemeindlichen Vermögens 
nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten (Verkehrswert) vorteilhaft. 

 
 
- Mit den Zielsetzungen des NKF, insbesondere mit den Zielen „Aktualität“ und „intergenerative 

Gerechtigkeit“, vertreten vergleichbare neuere wissenschaftliche Diskussionen zunehmend die 
Auffassung, dass für die Bestimmung der Anschaffungskosten auch in der handelsrechtlichen 
Eröffnungsbilanz stets von Zeitwerten auszugehen ist.  

 
 
- Die grundsätzliche Bedeutung der Bewertung von Vermögensgegenständen nach Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten aus dem kaufmännischen Rechnungswesen bleibt auch bei ei-
ner Bewertung auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten erhalten, denn die er-
mittelten Zeitwerte stellen am Stichtag der Eröffnungsbilanz „fiktive“ Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten dar und dienen als Basis für die zukünftigen Abschreibungen. 

 
 
- Für die Festlegung der Bewertung der Vermögensgegenstände nach vorsichtig geschätzten 

Zeitwerten hat sich auch das Institut der Deutschen Wirtschaftsprüfer ausgesprochen.  
 

Abbildung 144 „Die Zeitwerte in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz“ 
 
Durch die getroffene Regelung wird sichergestellt, dass die Gemeinden innerhalb des Landes die Vermögensbe-
wertung einheitlich vornehmen. Die Vorschrift sieht daher vor, die Wertermittlung für die Eröffnungsbilanz auf der 
Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten vorzunehmen. Das D-Markbilanzgesetz hat dieser Regelung als 
Vorbild gedient. Die Regelung wird von den Modellkommunen mitgetragen, die die Erfassung und Bewertung von 
Vermögen der Gemeinde nach dem vorsichtig geschätzten Zeitwert erprobt haben. Mit dieser Entscheidung wird 
in besonderem Maße dem Anliegen Rechnung getragen, die Gemeinden bei der Erstellung einer Eröffnungsbi-
lanz mit dem geringst möglichen Aufwand zu belasten, ohne dabei auf allgemein anerkannte kaufmännische 
Bilanzierungsregeln verzichten zu müssen. 
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Wertansätze als Anschaffungs- oder Herstellungskosten): 
 
3.2.1 Die Zeitwerte als Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
 
Die Eröffnungsbilanz bildet ab dem Bilanzstichtag die Ausgangslage für die künftige Haushaltswirtschaft der Ge-
meinde. Deshalb muss bereits bei ihrer Aufstellung berücksichtigt werden, dass bei laufendem Geschäftsbetrieb 
der Gemeinde das Anschaffungskostenprinzip für die spätere Bilanzierung eine entsprechende Anwendung fin-
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det, denn die Anschaffungs- und Herstellungskosten sollen in den späteren Jahresabschlüssen die wertmäßige 
Obergrenze für die Bewertung darstellen.  
 
Die Vorschrift folgt diesem Ansatz, denn es wird bestimmt, dass die in der Eröffnungsbilanz für die Vermögens-
gegenstände angesetzten Werte künftig als Anschaffungs- oder Herstellungskosten und damit als Wertobergren-
ze gelten. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten stellen eine feste Wertgröße in Bezug auf den betreffenden 
Vermögensgegenstand dar. Sie unterliegen keiner künftigen Bewertung und damit i.d.R. auch keinen Wert-
schwankungen unterliegt. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten stellen daher, anders als ein Zeitwert, eine 
feste Bezugsgröße zur Feststellung von Wertminderungen in Form von planmäßigen und außerplanmäßigen 
Abschreibungen dar. 
 
Der Gestaltung dieser Bestimmung liegt außerdem die Fiktion zu Grunde, die Gemeinde hätte zum Stichtag der 
Eröffnungsbilanz erstmals den Geschäftsbetrieb aufgenommen und für ihre örtliche Aufgabenerfüllung die not-
wendigen Vermögensgegenstände erworben bzw. in den Geschäftsbetrieb eingebracht (Erwerbsfiktion). Diesen 
Wertansätzen kann deshalb die Aufgabe zu geschrieben werden, als historische Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten für den Geschäftsbetrieb der Gemeinde zu dienen. Für diese Festlegung und Funktion hat das D-
Markbilanzgesetz als Vorbild gedient. 
 
Der fiktive Anschaffungsvorgang wird aber auch auf der Grundlage der vorsichtig geschätzten Zeitwerte im Inven-
tar der Gemeinde sowie durch die Wertansätze in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz abgebildet. Sie werden in 
dieser Funktion auch im Anlagenspiegel der Gemeinde nach § 45 GemHVO NRW entsprechend ausgewiesen. 
Durch einen Verweis auf die zulässigen Wertberichtigungen nach Absatz 7 wird die Regelung noch ergänzt, um 
bei Vorliegen späterer Erkenntnisse das objektivierte Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde zum Stichtag 
der gemeindlichen Eröffnungsbilanz durch ggf. notwendige Korrekturen zu erhalten.   
 
 
3.2.2 Abschreibungen nicht vor Eröffnungsbilanzstichtag  
 
In diesem Zusammenhang ist für die Ermittlung des vorsichtig geschätzten Zeitwertes zu beachten, dass vor dem 
Stichtag der Eröffnungsbilanz die Abnutzung von Vermögensgegenständen haushaltswirtschaftlich nicht in einer 
Vermögensrechnung erfasst wurde. Daher kann bei der Ermittlung der Werte der Vermögensgegenstände die 
bisherige Nutzung nicht als Abschreibungen erfasst und von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder 
dem Neuwert in Abzug gebracht werden. In den Fällen, in denen der in der Eröffnungsbilanz anzusetzende Ver-
mögensgegenstand nicht mehr dem Neuwert entspricht, kann diese Abweichung nur als Alterswertminderung 
oder in Form von Abschlägen für Mängel oder Schäden in die Wertermittlung einbezogen werden.  
 
Es besteht gleichwohl keine Identität der Sachverhalte, auch wenn ggf. zur Bestimmung des Umfanges solcher 
Wertminderungen vielfach die gleichen Methoden zur Anwendung kommen wie nach dem Stichtag der Eröff-
nungsbilanz zur Ermittlung des Ressourcenverbrauchs im NKF durch Abschreibungen. Außerdem ist es sachlich 
nicht zutreffend, wenn im Rahmen der Ermittlung der Wertansätze der Vermögensgegenstände für die bisherige 
Nutzungszeit auch Abschreibungen oder für Wertminderungen dann „außergewöhnliche Abschreibungen“ in die 
Berechnung einbezogen werden. Es ist zum Verständnis der Sachverhalte, aber zur Vermeidung von Unklarhei-
ten und Unsicherheiten notwendig, auch durch Begrifflichkeiten eine klare Trennung zwischen der Zeit vor der 
Eröffnungsbilanz und der Zeit nach der Eröffnungsbilanz zu ziehen.    
 
 
3.2.3 Wertberichtigungen in der Eröffnungsbilanz  
 
In den Fällen, in denen sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse ergibt, dass in der Eröffnungsbilanz 
Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist der Wertan-
satz zu berichtigen oder nachzuholen. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. Eine Berichtigung kann letzt-
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mals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Diese Vorgabe hat den 
Zweck, nachteilige Auswirkungen unrichtiger Bilanz- und Wertansätze in der Eröffnungsbilanz auf künftige Jah-
resabschlüsse dadurch zu vermeiden, dass eine Berichtigung oder Nachholung von Wertansätzen in vereinfach-
ter Form zugelassen wird. Maßgeblich für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind die zum Bilanzstichtag vorlie-
genden objektiven Verhältnisse. Derartige Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz nach ihrer Aufstellung wirken 
sich auch auf die Geltung der Wertansätze als Anschaffungs- oder Herstellungskosten aus. 
 
 
4. Zu Absatz 4 (Prüfung der Eröffnungsbilanz): 
 
4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Der Umfang und der Inhalt der Prüfung der Eröffnungsbilanz erstrecken sich grundsätzlich auf die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften. Daher sind die Eröffnungsbilanz und der Anhang dahingehend zu prüfen, ob sie unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und der Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz hat 
aber auch eine Kontroll-, Informations- und Beglaubigungsfunktion und findet ihre spätere Fortsetzung in der 
Prüfung der jährlichen Bilanz, die ein Bestandteil des Jahresabschlusses der Gemeinde ist. Außerdem hat der 
Rechnungsprüfungsausschuss des Rates die Eröffnungsbilanz zu prüfen.  
 
 
4.2 Prüfungsumfang und Prüfungsgegenstände 
 
Nach der Vorschrift stehen die Eröffnungsbilanz und der Anhang im Mittelpunkt der Prüfung. Sie sind dahinge-
hend zu prüfen, ob sie ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage der 
Gemeinde vermitteln, denn nach Absatz 2  der Vorschrift haben die Eröffnungsbilanz und der Anhang unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und der Schuldenlage der Gemeinde zum Bilanzstichtag zu vermitteln. Die Prüfung hat sich aber 
auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen beachtet 
worden sind.  
 
In der Vorschrift wird zudem bestimmt, dass auch die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festge-
legte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände in die Prüfung einzubeziehen sind, gehören auch diese 
Teile zur Prüfung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde. Zur Prüfung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz gehört 
auch der Lagebericht, der der Eröffnungsbilanz beizufügen ist, auch wenn dies nicht in dieser Vorschrift aus-
drücklich formuliert wurde oder durch einen Verweis auf § 101 Absatz 1 Satz 4 GO NRW ersichtlich wird (vgl. § 
53 Absatz 1 GemHVO NRW). Gleichwohl ist bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz der Lagebericht daraufhin zu 
prüfen, ob er den Vorgaben genügt, mit der gemeindlichen Eröffnungsbilanz in Einklang steht und ob seine sons-
tigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde erwecken 
(vgl. § 48 GemHVO NRW. 
 
 
4.3 Prüfung und zeitnahe Feststellung der Eröffnungsbilanz 
 
Bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz ist zu berücksichtigen, dass die Feststellung der Eröffnungsbilanz durch 
Beschluss des Rates innerhalb von zwölf Monaten nach dem Eröffnungsbilanzstichtag erfolgen soll (vgl. § 96 GO 
NRW). Dadurch wird vermieden, dass die Haushaltsplanung und die Bewirtschaftung im zweiten Haushaltsjahr 
der Gemeinde mit neuem Rechnungswesen nicht mehr auf der Grundlage von „vorläufigen Eröffnungsbilanzda-
ten“ erfolgen sollen Ist eine zeitnahe Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Rat nicht umsetzbar, muss die 
Eröffnungsbilanz zusammen mit dem Jahresabschluss des ersten Haushaltsjahres spätestens bis zum 31. De-
zember des zweiten Haushaltsjahres, in dem das neue Rechnungswesen angewandt wird, festgestellt werden.  
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Diese Verfahrensweise kann vor dem Hintergrund der vollständigen Umstellung des kommunalen Haushalts-
rechts aus mehreren Gründen als noch vertretbar angesehen werden. Der Beschluss über die Feststellung der 
Eröffnungsbilanz darf nur dann erfolgen, wenn eine vorherige Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
stattgefunden hat. Wird die Feststellung der Eröffnungsbilanz vom Rat verweigert, so sind die Gründe dafür ge-
genüber dem Bürgermeister anzugeben. Nach dem Beschluss des Rates über die Feststellung ist die Eröff-
nungsbilanz der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen sowie öffentlich bekannt zu machen und zur Ein-
sichtnahme verfügbar zu halten. 
 
 
5. Zu Absatz 5 (Zuständigkeit für die Prüfung der Eröffnungsbilanz): 
 
5.1 Zu Satz 1 (Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses): 
 
In dieser Vorschrift wird ausdrücklich die Zuständigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses für die Prüfung der 
Eröffnungsbilanz bestimmt. Nach § 57 Absatz 2 GO NRW muss der Rat in jeder Gemeinde einen Rechnungsprü-
fungsausschuss bilden. Dieser Ausschuss hat die Aufgabe der Prüfung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde und 
in den künftigen Jahren die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Gemeinde (vgl. § 
59 Absatz 3 GO NRW). Mit diesen Vorschriften, ergänzt um die Vorschrift des § 59 Absatz 4 GO NRW, wird der 
Rahmen für die Tätigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses in der Gemeinde gesetzt.  
 
Die dem Finanzausschuss auf Grund des haushaltswirtschaftlichen Stellenwerts im NKF obliegenden Vorberei-
tung des Jahresabschlusses, des Gesamtabschlusses und der Eröffnungsbilanz (folgt seiner Aufgabe „Vorberei-
tung der Haushaltssatzung“) steht der gesetzlich dem Rechnungsprüfungssausschuss zugeordneten Prüfungs-
pflicht der Abschlüsse der Gemeinde nicht entgegen. Damit kommt dem Rechnungsprüfungsausschuss unmittel-
bar eine Prüfungstätigkeit zu, die zur Erhöhung der Effektivität und Effizienz der Arbeit des Rates beitragen soll.  
 
 
5.2 Zu Satz 2 (Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Prüfung der Eröffnungsbilanz): 
 
In der Vorschrift wird zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Prüfung klargestellt, welche zusätzlichen Gege-
benheiten in die Prüfung der Eröffnungsbilanz mindestens einzubeziehen sind. Dazu zählen z.B. die Inventur, das 
Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände. Außerdem 
gehört auch der Lagebericht dazu, der der Eröffnungsbilanz beizufügen ist, auch wenn dieses weder in dieser 
Vorschrift noch durch einen Verweis auf § 101 Absatz 1 Satz 4 GO NRW ausdrücklich bestimmt wurde. Der La-
gebericht ist daraufhin zu prüfen, ob er mit der Eröffnungsbilanz in Einklang steht und ob seine sonstigen Anga-
ben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde erwecken. 
 
 
5.3 Zu den Sätzen 3 bis 5 (Ergebnisse der Prüfung der Eröffnungsbilanz): 
 
Die Festlegung, dass ein Prüfungsbericht über das Ergebnis sowie die Prüfung zu erstellen ist, dient der Ord-
nungsmäßigkeit. So wird durch die in dieser Vorschrift enthaltenen Verweisungen klargestellt, dass die Regeln für 
die Prüfung von Jahresabschlüssen auch für die Prüfung der Eröffnungsbilanz Anwendung finden. Dies stellt 
auch den Gesamtzusammenhang zur Haushaltswirtschaft der Gemeinde her. Auch der vom Rechnungsprü-
fungsausschuss zu erteilende Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung, der in den Prü-
fungsbericht aufzunehmen ist, verdeutlichen das Prüfungsgeschehen.  
 
Durch die Verweisungen auf die weiteren Vorschriften der Gemeindeordnung, z. B. den Inhalt des Bestätigungs-
vermerks, die Verfahrensbeteiligung des Bürgermeisters, die Rechte der Prüfer der Eröffnungsbilanz und eine 
Beteiligungsregelung für die Gemeindeprüfungsanstalt, wird ein Gesamtzusammenhang zum Verwaltungshan-
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deln hergestellt. So ist z. B. vor der Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Rat dem Bürgermeister Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben.  
 
Über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der Prüfung ist ein Prüfungsbericht zu erstellen. Der 
Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung ist in den Prüfungsbericht aufzunehmen. Die For-
mulierung und Ausgestaltung des Bestätigungsvermerks ist eigenverantwortlich vom Prüfer im Rahmen seines 
Prüfungsauftrages und der Durchführung der Prüfung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz unter Berücksichtigung 
der örtlichen Verhältnisse und der Ergebnisse seiner Prüfung vorzunehmen. Er ist dementsprechend vom Ab-
schlussprüfer zu formulieren.  
 
Der Abschlussprüfer kann auch zu einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk sachgerechte Hinweise auf 
Umstände aufnehmen, auf die er in besonderer Weise aufmerksam machen will, die aber sein positives Prü-
fungsurteil über den Gesamtabschluss nicht einschränken. Er ist durch den Prüfer, die örtliche Rechnungsprüfung 
sowie durch den Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses mit Angabe des Ortes und des Datums zu 
unterzeichnen, jedoch abhängig davon, in welchem Umfang von ihnen Prüfungsaufgaben erledigt wurden. Wer-
den dagegen Beanstandungen ausgesprochen, ist der Bestätigungsvermerk einzuschränken oder zu versagen.  
 
Ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk darf nur erteilt werden, wenn die geprüfte Eröffnungsbilanz unter Be-
achtung der vom Prüfer vorgenommenen, in ihrer Tragweite erkennbaren Einschränkung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen im Wesentlichen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt. 
Sind die Beanstandungen so erheblich, dass kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Schuldenlage der Gemeinde mehr vermittelt wird, ist der Bestätigungsvermerk zu versagen.  
 
Der Bestätigungsvermerk ist auch dann zu versagen, wenn der Prüfer nach Ausschöpfung aller angemessenen 
Möglichkeiten zur Klärung des Sachverhaltes nicht in der Lage ist, eine Beurteilung abzugeben. Die Versagung 
ist dann in einem Vermerk, der nicht als Bestätigungsvermerk zu bezeichnen ist, aufzunehmen. Die Einschrän-
kung oder Versagung ist zu begründen.  
 
 
5.4 Ein Beispiel für den Bestätigungsvermerk für die Eröffnungsbilanz 
 
Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk für die Gemeinde kann z. B. folgende Fassung haben (vgl. Abbildung). 
 

 
Ein Beispiel für den Bestätigungsvermerk für die Eröffnungsbilanz 

 
 

Bestätigungsvermerk des Prüfers 
 

Die Eröffnungsbilanz und der Anhang der Gemeinde ...  wurde unter Beachtung des § 92 Absatz 2 
GO NRW und unter Einbeziehung der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festge-
legte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie des Lageberichtes geprüft. In die Prü-
fung sind die sie ergänzenden Bestimmungen der Satzungen der Gemeinde und die sonstigen orts-
rechtlichen Bestimmungen einbezogen worden. Sie wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch die Eröffnungsbilanz nebst Anhang 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermit-
telten Bildes der Vermögens- und Schuldenlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden konnten. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die 
Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt worden. Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise und 
Unterlagen für die Eröffnungsbilanz nebst Anhang und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung hat die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Gemeinde sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung der Eröffnungsbilanz nebst Anhang und des Lageberichts umfasst. 
 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
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Ein Beispiel für den Bestätigungsvermerk für die Eröffnungsbilanz 

 
Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht die Eröffnungsbilanz nebst Anhang 
den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Bestimmungen der gemeindlichen Satzungen und 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Schuldenlage der Gemeinde. Der Lagebericht steht in Einklang mit der Eröffnungsbilanz nebst An-
hang, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens- und Schuldenlage der Gemein-
de und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 

Abbildung 145 „Ein Beispiel für den Bestätigungsvermerk für die Eröffnungsbilanz“ 
 
Ein solcher Bestätigungsvermerk ist in Abhängigkeit vom erteilten Prüfungsauftrag bzw. den erledigten Prüfungs-
aufgaben durch den Prüfer, die örtliche Rechnungsprüfung sowie durch den Vorsitzenden des Rechnungsprü-
fungsausschusses mit Angabe des Ortes und des Datums zu unterzeichnen (vgl. § 101 Absatz 7 i.V.m. § 103 
Absatz 6 GO NRW). 
 
 
5.5 Die Beteiligung Dritter als Prüfer 
 
Aus örtlichen Gesichtspunkten heraus kann es wegen der erheblichen Bedeutung der gemeindlichen Eröffnungs-
bilanz erforderlich sein, dass sich die örtliche Rechnungsprüfung der Gemeinde - dessen sich der Rechnungsprü-
fungsausschuss zur Durchführung der Prüfung bedienen muss (vgl. § 59 Absatz 3 GO NRW)  - für die Prüfung 
der Eröffnungsbilanz eines Dritten bedient, z. B. Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (vgl. § 
103 Absatz 5 GO NRW). 
 
 
6. Zu Absatz 6 (Überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz): 
 
Die gesamte Haushaltswirtschaft der Gemeinde unterliegt der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprü-
fungsanstalt. Die gemeindliche Eröffnungsbilanz muss daher ebenfalls der überörtlichen Prüfung unterliegen. 
Diese Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (vgl. § 105 GO NRW) stellt eine Aufsichtsprüfung dar. Sie 
unterscheidet sich zudem von der örtlichen Rechnungsprüfung dadurch, dass sie von einer außerhalb der Ge-
meindeverwaltung stehenden Stelle durchgeführt wird, während die örtliche Rechnungsprüfung i.d.R. durch eine 
gemeindeeigene Stelle vorzunehmen ist. An die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz schließt sich das glei-
che Verfahren an, wie es für die Prüfung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nach § 105 GO NRW vorgese-
hen ist. Gleichwohl stellt die Prüfung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde eine eigenständige Prüfung dar, deren 
Berechtigung und Zuständigkeit auf dieser Vorschrift und nicht auf der Vorschrift des § 105 GO NRW beruht. 
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt hat das Prüfungsergebnis zur Eröffnungsbilanz in Form eines Prüfberichts der 
geprüften Gemeinde und ihrer Aufsichtsbehörde mitzuteilen. Der Bürgermeister hat den Prüfungsbericht dem 
Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung vorzulegen. Anschließend muss der Rechnungsprüfungsausschuss 
den Rat über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts sowie über das Ergebnis seiner Beratungen unterrich-
ten. Wenn Beanstandungen ausgesprochen wurden, entsteht für die Gemeinde die Pflicht, gegenüber der Ge-
meindeprüfungsanstalt und der Aufsichtsbehörde innerhalb einer dafür bestimmten Frist eine Stellungnahme zum 
Prüfungsbericht abzugeben. Oftmals enthält der Prüfungsbericht aber keine Beanstandungen mehr, weil diese 
bereits zuvor ausgeräumt werden konnten. In diesem Zusammenhang kann sich aus den Beanstandungen der 
Gemeindeprüfungsanstalt ein Berichtigungsbedarf ergeben, der entsprechend der haushaltsrechtlichen Regelun-
gen im Absatz 7 dieser Vorschrift sowie in § 57 GemHVO NRW zu behandeln ist. 
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7. Zu Absatz 7 (Durchführung von Wertberichtigungen): 
 
7.1 Zu Satz 1 (Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen): 
 
Die Vorschrift hat den Zweck, nachteilige Auswirkungen unrichtiger Bilanz- und Wertansätze in der Eröffnungsbi-
lanz auf künftige Jahresabschlüsse dadurch zu vermeiden, dass eine Berichtigung oder Nachholung von Wertan-
sätzen in vereinfachter Form zugelassen wird. Die Berichtigung umfasst grundsätzlich alle Posten der gemeindli-
chen Eröffnungsbilanz, auch wenn für die Fehlerhaftigkeit ausdrücklich die Wertansätze der gemeindlichen Ver-
mögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden als Anlass einer Berichtigung der Eröffnungsbilanz be-
nannt worden sind.  
 
Eine Berichtigung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz ist auch zwingend notwendig, wenn in dieser Bilanz z. B. 
die in § 75 Absatz 3 GO NRW bestimmte Bemessung der Ausgleichsrücklage als fehlerhaft anzusehen ist. Maß-
geblich für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind die zum Bilanzstichtag vorliegenden objektiven Verhältnisse. 
Das Nähere für eine Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen der gemeindlichen Eröffnungsbilanz ist in 
der Vorschrift des § 57 GemHVO NRW bestimmt worden. So ist z. B. ein Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich 
bei dem fehlerhaften Ansatz um einen wesentlichen Wertbetrag handelt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Berichtigung der Werte der gemeindlichen Eröffnungsbilanz  

 
 
Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden  in der Eröffnungs-
bilanz können berichtigt werden,  

 
-     bei einem zu niedrigen Wert, 
 
 
- bei einem zu hohen Wert,  
 
 
- sie zu Unrecht angesetzt oder  
 
 
- zu Unrecht nicht angesetzt worden sind. 
 

Abbildung 146 „Die Berichtigung der Werte der gemeindlichen Eröffnungsbilanz“ 
 
Die Notwendigkeit der Berichtigung fehlerhafter Ansätze oder ihrer Nachholung ergibt sich aus der Aufgabe der 
Eröffnungsbilanz, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage 
der Gemeinde zu vermitteln. Daher sind alle wesentlichen Fehler in der Eröffnungsbilanz zu korrigieren. Die un-
wesentlichen Fehler können dabei unberücksichtigt bleiben. Aufgrund der Tatsache, dass fehlerhafte Ansätze zu 
korrigieren sind, ist eine nachträgliche Ausübung von Wahlrechten bzw. Ermessensspielräumen nicht zulässig.  
 
In den Fällen der Nachholung eines Wertansatzes besteht wie bei der Erstbilanzierung die Möglichkeit zur Aus-
übung von Wahlrechten. Da die Aufstellung der Eröffnungsbilanz nicht mit der Ermittlung eines Gewinns oder 
Verlustes verbunden ist, ist es konsequent, dass die Berichtigung der Eröffnungsbilanzwerte ebenfalls nicht er-
gebniswirksam vorzunehmen bzw. zu buchen ist. Daher soll die Ergebnisrechnung durch eine Berichtigung der 
Eröffnungsbilanz nicht berührt werden. Durch diese Vorgabe wird die Durchführung oder Unterlassung einer 
Bilanzberichtigung auf Grund von ergebnispolitischen Motiven der Gemeinde verhindert.  
 
Die Notwendigkeit einer Berichtigung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz kann sich auch erst bei der Aufstellung 
späterer Jahresabschlüsse herausstellen. Wenn am späteren Abschlussstichtag die fehlerhaft angesetzten Ver-
mögensgegenstände nicht mehr vorhanden sind oder die Schulden nicht mehr bestehen, soll gleichwohl eine 
Berichtigung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz erfolgen. Ist eine Berichtigung vorzunehmen, so ist eine sich 
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daraus ergebende Wertänderung ergebnisneutral und unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. 
Die vorgenommenen Wertberichtigungen oder Wertnachholungen sind im Anhang im des aufzustellenden Jah-
resabschluss von der Gemeinde gesondert anzugeben (vgl. § 44 GemHVO NRW). 
 
 
7.2 Zu Satz 2 (Geltung der Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen): 
 
Nach der Vorschrift gilt die gemeindliche Eröffnungsbilanz als geändert, wenn bei der Aufstellung späterer Jah-
resabschlüsse der Gemeinde, die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz enthaltenen Wertansätze für gemeindli-
che Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden der Gemeinde in zulässiger Weise berichtigt 
oder nachgeholt werden. Auch diese ausdrückliche Festlegung der Wirkung einer Berichtigung und Nachholung 
von Wertansätzen bedeutet nicht, dass alle nach der Eröffnungsbilanz der Gemeinde aufgestellten gemeindlichen 
Jahresabschlüsse zu ändern sind.  
 
Im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses, in dem die Berichtigung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz 
vorgenommen wird, sind im Anhang nicht nur Erläuterungen über die Durchführung der Berichtigung und Nach-
holung von Wertansätzen der gemeindlichen Eröffnungsbilanz zu geben, sondern es sind auch deren Wirkungen 
für den Zeitraum zwischen der Eröffnungsbilanz der Gemeinde und dem Abschlussstichtag dieses Jahresab-
schlusses anzugeben (vgl. § 44 i.V.m. § 57 Absatz 2 Satz 2 GemHVO NRW). 
 
 
7.3 Zu Satz 3 (Frist der Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen): 
 
Die Vorschrift sieht eine zeitliche Befristung der Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen der gemeindli-
chen Eröffnungsbilanz vor, denn es wird ausdrücklich bestimmt, dass eine Berichtigung letztmals im vierten der 
Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden kann. Sie ist aus dem D-Markbilanzgesetz 
übernommen worden. Diese gesetzliche Festlegung ist als sachgerecht anzusehen, denn der vom Gesetzgeber 
eingeräumte Zeitraum gewährt die erforderliche Sicherheit für die weitere Ausführung der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft, die auf der Eröffnungsbilanz der Gemeinde als Ausgangsgrundlage aufbaut. Die Gemeinde müss-
te in der Zeit mehrerer gemeindlicher Haushaltsjahre über ausreichende Erfahrungen und ggf. Erkenntnisse ver-
fügen, um die Notwendigkeit einer Änderung ihrer Eröffnungsbilanz beurteilen zu können.  
 
Nach Ablauf eines Zeitraumes von vier Jahren nach dem Bilanzstichtag der gemeindlichen Eröffnungsbilanz ist 
nicht zu erwarten, dass noch Korrekturen erforderlich werden, die zwingend auf Fehler in der Eröffnungsbilanz als 
Ausgangsgrundlage zurückzuführen sind. Daher ist die Möglichkeit der Bilanzberichtigung auf den genannten 
Zeitraum beschränkt worden. Eine Berichtigung oder Nachholung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz in den 
späteren Jahresabschlüssen wirkt auf die Eröffnungsbilanz zurück, erfordert aber nicht, die bestandskräftigen 
Jahresabschlüsse im Zeitraum zwischen der gemeindlichen Eröffnungsbilanz und der Berichtigung oder Nachho-
lung von Wertansätzen zu ändern.  Maßgeblich für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind jedoch immer die zum 
Eröffnungsbilanzstichtag bei der Gemeinde bestehenden objektiven Verhältnisse. 
 
 
7.4 Zu Satz 4 (Erleichterung bei der Berichtigung und Nachholung von Wertansätzen): 
 
Die Vorschrift sieht ausdrücklich vor, dass vorherige Jahresabschlüsse der Gemeinde, also gemeindliche Jahres-
abschlüsse in dem Zeitraum zwischen der gemeindlichen Eröffnungsbilanz und dem Jahresabschluss der Ge-
meinde, in dem von der Gemeinde eine Berichtigung ihrer Eröffnungsbilanz vorgenommen wird oder eine Nach-
holung von Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz erfolgt, nicht berichtigt werden müssen. Gleichwohl ist diese 
Zeit bei der Festlegung der Wertgrößen, die dann als Wertansätze in der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen 
werden, zu berücksichtigen. Mit der Vorschrift soll den Gemeinden eine Erleichterung an die Hand gegeben wer-
den, um den zusätzlichen Aufwand zu vermeiden. Dadurch wird vermieden, die bereits bekannt gemachten ge-
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meindlichen Jahresabschlüsse nochmals durch den Kämmerer neu aufzustellen und vom Bürgermeister zu be-
stätigen sowie vom Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen und vom Rat festzustellen.  
 
In besonderen örtlichen Einzelfällen kann sich aber durchaus ein Bedürfnis für eine solche umfangreiche Berich-
tigungsreihe ergeben. Die Fehlerhaftigkeit der gemeindlichen Eröffnungsbilanz muss so groß und gravierend 
sein, dass unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit und der Aufgabe der gemeindlichen Jahresabschlüsse, 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde zu vermitteln, 
sowie des Informationsinteresses der Adressaten der gemeindlichen Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 
der Gemeinde, die Vornahme einer Berichtigung aller Abschlüsse als zwingend anzusehen ist. Ein Ansatz dafür 
oder dagegen bieten jeweils der Tenor, der im Rahmen der Prüfung der gemeindlichen Abschlüsse nach § 92 
Absatz 5 und § 101 GO NRW zu erteilenden Bestätigungsvermerke, die Gegenstand der Feststellung durch den 
Rat, aber auch Grundlage für die Entlastung des Bürgermeisters sind (vgl. § 96 GO NRW). 
  
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 93 
Finanzbuchhaltung 

 
(1) 1Die Finanzbuchhaltung hat die Buchführung und die Zahlungsabwicklung der Gemeinde zu erledigen. 2Die 
Buchführung muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung so beschaffen sein, dass 
innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gegeben werden 
kann. 3Die Zahlungsabwicklung ist ordnungsgemäß und sicher zu erledigen.  
 
(2) Die Gemeinde hat, wenn sie ihre Finanzbuchhaltung nicht nach § 94 durch eine Stelle außerhalb der Gemein-
deverwaltung besorgen lässt, dafür einen Verantwortlichen und einen Stellvertreter zu bestellen. 
 
(3) 1Soweit die ordnungsgemäße Erledigung und die Prüfung gewährleistet sind, kann die Finanzbuchhaltung für 
funktional begrenzte Aufgabenbereiche auch durch mehrere Stellen der Verwaltung erfolgen. 2Absatz 2 bleibt 
unberührt. 
 
(4) 1Die mit der Prüfung und Feststellung des Zahlungsanspruches und der Zahlungsverpflichtung beauftragten 
Bediensteten dürfen nicht Zahlungen der Gemeinde abwickeln. 2Das Gleiche gilt für die mit der Rechnungsprü-
fung beauftragten Bediensteten.  
 
(5) Der Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und sein Stellvertreter dürfen nicht Angehörige des Bürger-
meisters, des Kämmerers, der Leitung und der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung sowie mit der Prüfung 
beauftragter Dritter sein. 
 
(6) Die Geschäftsvorfälle der Sondervermögen und der Treuhandvermögen sind gesondert abzuwickeln, wenn für 
diese gesonderte Jahresabschlüsse aufgestellt werden. 
 
 
Erläuterungen zu § 93: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die örtliche Finanzbuchhaltung 
 
1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Einführung der Ressourcenorientierung in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und die Erfassung der ge-
meindlichen Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buch-
führung in Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen hat dazu geführt, eine gesonderte Vorschrift zur 
gemeindlichen Aufgabe "Finanzbuchhaltung" zu erlassen. Diese Aufgabe soll alle Tätigkeiten der Gemeinde 
umfassen, die erforderlich sind, um die Geschäftsvorfälle der Gemeinde zu erfassen und zu buchen sowie die 
daraus entstehende Zahlungsabwicklung durchzuführen. Diese haushaltsrechtliche Vorgabe soll dazu beitragen, 
dass die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zutreffend dargestellt wird und die Fort-
schreibung aufgrund und entsprechend der Geschäftsvorfälle im Haushaltsjahr gewährleistet wird.  
 
Zur gemeindlichen Finanzbuchhaltung sind der grundsätzliche Umfang und die aufgabenbezogenen Inhalte näher 
bestimmt worden (vgl. § 27 ff. GemHVO NRW). Alle gemeindlichen Vorgänge, die sich wertmäßig erfassen las-
sen, werden hier mit den Methoden der doppelten Buchführung sachlich und zeitlich geordnet erfasst, gebucht 
und dokumentiert. Für die gemeindliche Zahlungsabwicklung bedurfte es dabei unter Sicherheitsaspekten beson-
derer Vorgaben (vgl. §§ 30 und 31 GemHVO NRW). Die Vorschriften über die Bewirtschaftung und Überwachung 
der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen sowie über den Umgang mit gemeindlichen Ansprüchen und 
Verpflichtungen sind dabei nicht unbeachtlich (vgl. §§ 23 und 26 GemHVO NRW).  
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Die gemeindliche Finanzbuchhaltung hat daher aus ihrem (externen) Rechnungskreis heraus die Angaben zu 
machen und die Daten zu liefern, die eine Grundlage für die gemeindliche Haushaltsplanung sowie für den Jah-
resabschluss der Gemeinde bilden sollen. Neben der gemeindlichen Finanzbuchhaltung stellt die Kosten- und 
Leistungsrechnung der Gemeinde den zweiten Hauptbereich des gemeindlichen Rechnungswesens dar. Sie wird 
über einen eigenen (internen) Rechnungskreis der Gemeinde abgewickelt (vgl. § 18 GemHVO NRW).  
 
 
1.2 Die Aufgaben 
 
Nach der haushaltsrechtlichen Vorschrift hat die gemeindliche Finanzbuchhaltung die Buchführung und die Zah-
lungsabwicklung der Gemeinde zu erledigen. In der Finanzbuchhaltung sind daher alle Geschäftsvorfälle der 
Gemeinde systematisch und lückenlos nach bestimmten Regeln und Ordnungskriterien wertmäßig zu erfassen. 
Die dadurch bedingten Veränderungen der gemeindlichen Vermögens- und Schuldenlage sind ebenfalls zu er-
fassen und zu buchen. Durch die Aufgaben der gemeindlichen Finanzbuchhaltung wird die Aufstellung des ge-
meindlichen Jahresabschlusses ermöglicht, denn sie liefert die zutreffenden Daten für die Ergebnisrechnung, die 
Finanzrechnung und die Bilanz.  
 
Für das Buchungsgeschäft bedient sich die Finanzbuchhaltung des Systems der doppelten Buchführung. Sie 
muss unter Beachtung der GoB die gemeindlichen Geschäftsvorfälle in den Büchern sachlich und zeitlich geord-
net sowie klar ersichtlich und nachprüfbar aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungspflicht führt zu einer laufenden, sys-
tematisch geordneten Dokumentation der gemeindlichen Geschäftsvorfälle. Als gemeindlicher Geschäftsvorfall 
wird dabei ein Ereignis betrachtet, das von der Gemeinde buchhalterisch zu erfassen ist, weil es zu finanziellen 
Auswirkungen für die Gemeinde führt. Es kann dabei zwischen bestandswirksamen und ergebniswirksamen Ge-
schäftsvorfällen unterschieden werden.  
 
Die Aufgaben der gemeindlichen Zahlungsabwicklung sind vom Bürgermeister in einer örtlichen Dienstanweisung 
auf der Grundlage zu regeln (vgl. § 31 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO NRW). Es sollen u.a. örtliche Regelungen 
über die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen, die buchhalterische Erfassung der 
Zahlungsströme, getrennt nach eigenem und fremdem Zahlungsverkehr, die Verwaltung der Finanzmittel, die 
Aufbewahrung, Beförderung und Entgegennahme von Zahlungsmitteln und die Anlage nicht benötigter Zah-
lungsmittel getroffen werden. Es sind auch Regelungen über die sichere Verwahrung und Verwaltung von Wert-
gegenständen zu treffen (vgl. § 31 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO NRW). Außerdem sind örtliche Regelungen 
über die Behandlung der fremden Finanzmittel zu treffen. 
 
Der gemeindliche Geschäftsablauf in Form der Aufbau- und Ablauforganisation der Finanzbuchhaltung soll örtlich 
durch den Bürgermeister geregelt werden. Er kann dazu festlegen, dass die Aufgaben der Zahlungsabwicklung 
zentral oder dezentral erledigt werden. Die Geschäftsvorfälle der Sondervermögen und der Treuhandvermögen 
sind gesondert abzuwickeln, wenn für diese gesonderte Jahresabschlüsse aufgestellt werden. Entsprechend sind 
jeweils Verantwortlichkeiten zu bestimmen, mindestens ist jedoch ein Verantwortlicher und ein Stellvertreter für 
die gesamte Finanzbuchhaltung der Gemeinde zu bestellen (vgl. § 93 Absatz 2 GO NRW). Bei der Bestellung 
dieser Personen ist das gesetzlich bestimmte Verwandtschaftsverbot zu beachten (vgl. § 93 Absatz 5 GO NRW) 
 
 
1.3 Die organisatorische Ausgestaltung  
 
Die haushaltsrechtlichen Regelungen zur gemeindlichen Finanzbuchhaltung sind unter Einbeziehung der örtli-
chen Gegebenheiten von der Gemeinde eigenverantwortlich weiter auszugestalten. Sie enthalten deshalb keine 
Festlegungen über die organisatorische Ausgestaltung der Finanzbuchhaltung vor Ort, sondern eröffnen Gestal-
tungsspielräume für die Gemeinde. Die örtliche Entscheidung für eine bestimmte Organisationsform der Finanz-
buchhaltung wird dabei maßgeblich durch die von der Gemeinde insgesamt zu erfüllenden fachlichen Aufgaben 
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und dem daraus entstehenden örtlichen Buchungs- und Zahlungsgeschäft bestimmt. Die von der Gemeinde ge-
wählte Organisationsform soll dabei funktionsgerecht und in die gemeindliche Verwaltung integrierbar sein.  
 
Die aus den Aufgaben der gemeindlichen Finanzbuchhaltung bestehende funktionale Aufgabenteilung zwischen 
dem originären Buchungsgeschäft der Gemeinde und dem gemeindlichen Zahlungsverkehr macht regelmäßig 
eine sachbezogene Gliederung der Finanzbuchhaltung in die Aufgabenbereiche "Buchführung" und „Zahlungs-
abwicklung" notwendig. Für die Gemeinde bietet es sich deshalb an, ihre örtliche Organisationsform für die Fi-
nanzbuchhaltung an diesen Funktionen zu orientieren. Die sachgerechte Trennung zwischen der Buchführung 
und der Zahlungsabwicklung der Gemeinde sollte jedoch nicht dazu führen, die beiden Aufgabenbereiche als 
organisatorisch eigenständige Einheiten in der gemeindlichen Verwaltung einzurichten.  
 
Es ist eine Pflicht der Gemeinde, ihre örtliche Finanzbuchhaltung so auszugestalten, dass die ordnungsgemäße 
Erledigung der Aufgaben gesichert ist und die Verantwortlichkeiten dafür klar abgegrenzt sowie die Verantwortli-
chen bestimmt werden können. Sie hat bei einer dezentralen Finanzbuchhaltung die Ordnungsmäßigkeit insge-
samt zu sichern und zu gewährleisten. Bei einer solchen Organisationsform bleiben gleichwohl zentral zu erledi-
gende Aufgaben bestehen. Die Gemeinde muss dazu z. B. entscheiden, ob die dafür Verantwortlichen auch die 
zentral zu handhabende Gesamtverantwortung der Gemeinde für ihre Finanzbuchhaltung tragen sollen. Die Ge-
meinde sollte dafür Sorge tragen, dass in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung das notwendige technische und 
kaufmännische Fachwissen verfügbar ist, um die Qualität der Buchführung zu gewährleisten. Die Kosten der 
gemeindlichen Finanzbuchhaltung sollen sich möglichst in einem verträglichen Rahmen bewegen.  
 
 
1.4 Die Unabhängigkeit bei der Zahlungsabwicklung  
 
Die gemeindliche Zahlungsabwicklung ist ein besonderer Aufgabenbereich innerhalb der Finanzbuchhaltung der 
Gemeinde (vgl. § 30 GemHVO NRW). Die Tätigkeit des Verantwortlichen für die gemeindliche Zahlungsabwick-
lung und seines Stellvertreters ist deshalb aus Sicherheitsgründen mit einem Verwandtschaftsverbot verknüpft 
worden. Diese Beschäftigten der Gemeinde dürfen daher nicht Angehörige des Bürgermeisters, des Kämmerers, 
der Leitung und der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung sowie von Dritten sein, die mit der örtlichen Prüfung 
beauftragt worden sind (vgl. § 93 Absatz 5 i.V.m. § 104 Absatz 3 GO NRW).  
 
Diese besondere haushaltsrechtliche Regelung ist im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft von grund-
legender Bedeutung. Sie erhöht für die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft den Wert der durch 
den gemeindlichen Jahresabschluss zu gebenden Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde. Die 
genannten Verantwortlichen müssen daher aus ihrer Tätigkeit heraus grundsätzlich mögliche Interessenkonflikte 
vermeiden, um ihre Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können. Sofern bei ihnen ggf. entsprechende Konflikte 
entstehen, müssen sie die Verantwortlichen in der Gemeinde informieren und ggf. ihre Tätigkeit ruhen lassen. 
 
Die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung der gemeindlichen Zahlungsabwicklung im Sinne einer Unabhängig-
keit soll auch durch die besondere Regelung, dass die mit der Prüfung und Feststellung des Zahlungsanspruches 
und der Zahlungsverpflichtung beauftragten Beschäftigten nicht Zahlungen der Gemeinde abwickeln dürfen, 
gesichert werden. Der Status der örtlichen Finanzbuchhaltung erfordert besondere Anforderungen, sodass das 
Gebot der Sicherung der Unabhängigkeit bei der Zahlungsabwicklung auch den privaten Bereich der dazugehöri-
gen Beschäftigten umfasst. Diese Personen dürfen z. B. nicht nebenberuflich tätig werden, wenn sie Aufträge 
annehmen, die ihre hauptberufliche Tätigkeit fachlich beeinträchtigen könnte.  
 
 
1.5 Die elektronische Rechnung 
 
Im Rahmen der fachlichen Aufgabenerfüllung und der haushaltswirtschaftlichen Tätigkeiten wird von der Gemein-
de gegenüber einem Dritten, der eine Leistung der Gemeinde in Anspruch nimmt, vielfach eine Rechnung ausge-
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stellt und ggf. auch eine Zahlungsfrist eingeräumt. Die Rechnungen werden dabei in Papierform oder in elektroni-
scher Form erstellt. Sofern die Gemeinde elektronische Rechnungen erstellt oder entgegen nimmt, sollte sie 
zuvor mit ihrem Geschäftspartner geklärt haben, welche Anforderungen dabei an die Echtheit an den Inhalt ein-
zuhalten sind, z. B. eine qualifizierte elektronische Signatur.  
 
Es ist aber auch notwendig, dass Klarheit über das Format einer elektronischen Rechnung und den Übermitt-
lungsweg besteht, sodass eine mehrfache Ausstellung einer Rechnung vermieden wird, z. B. bei einer Korrektur 
einer Rechnung. Derartige Absprachen über Formen und Verfahren ermöglichen eine automatisierte Weiterbear-
beitung auch bei der Gemeinde. Sie hat dabei zu überprüfen, ob die elektronische Rechnung inhaltlich richtig ist, 
der Rechnungsaussteller einen Anspruch gegenüber der Gemeinde hat und die Zahlungsweise genau bestimmt 
ist. Es gilt dabei außerdem, einen Zusammenhang zwischen der eingereichten Rechnung und der für die Ge-
meinde erbrachten Leistung herzustellen. Bei der Aufbewahrung der elektronischen Rechnung hat die Gemeinde 
innerhalb der Aufbewahrungsfristen sicherzustellen, dass keine Änderungen an der Rechnung vorgenommen 
werden können und diese jederzeit lesbar ist (vgl. § 58 GemHVO NRW).  
 
 
2. Die Rechengrößen im NKF 
 
2.1 Ertrag und Aufwand als Rechengrößen 
 
2.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Im NKF werden über die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ das Ressourcenaufkommen und der Ressour-
cenverbrauch der Gemeinde erfasst. Unter Einbeziehung der örtlichen Produktorientierung wird der Gemeinde 
damit die haushaltsmäßige Erfassung und Darstellung der Ressourcen bezogen auf ihre Aufgabenerfüllung mög-
lich. Im Zusammenspiel mit der Ausrichtung der gemeindlichen Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen 
Gerechtigkeit soll dadurch grundsätzlich erreicht werden, dass der gesamte Ressourcenverbrauch der Gemeinde 
in einem Haushaltsjahr (Aufwendungen) regelmäßig durch Erträge dieser Periode gedeckt wird, um nachfolgende 
Generationen nicht zu überlasten.  
 
Die zur Erfassung und Messung der gemeindlichen Ressourcen festgelegten Rechengrößen „Ertrag“ und „Auf-
wand“ stellen dabei den zutreffenden Buchungsstoff dar. Sie haben ihre Ursache in den wirtschaftlichen Aktivitä-
ten der Gemeinde, z. B. im Rahmen eines Leistungsaustausches mit einem Dritten oder durch die Erfüllung öf-
fentlich-rechtlicher Verpflichtungen gegenüber einem Dritten. In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ermögli-
chen die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ durch die Konkretisierung nach Arten, das Ressourcenaufkom-
men und den Ressourcenverbrauch der Gemeinde genau zu messen. Die gemeindlichen Ressourcen für das 
Haushaltsjahr sind im Ergebnisplan zu veranschlagen und in der Ergebnisrechnung nachzuweisen.  
 
Die Rechengrößen stellen zudem die zutreffenden Größen für eine gemeindliche „Reinvermögensrechnung“ dar, 
die das Geldvermögen und das Sachvermögen der Gemeinde betrifft. Durch Erträge aus gemeindlichen Ge-
schäftsvorfällen kommt es zu einer Vermögensmehrung und durch die gemeindlichen Aufwendungen zu Vermö-
gensminderungen. Dadurch wird das gemeindliche Eigenkapital entsprechend verändert. Die Erträge und die 
Aufwendungen im Haushaltsjahr sind daher von zentraler Bedeutung für die gemeindliche Ergebnisermittlung. 
 
In diesem Zusammenhang sind auch die internen Leistungsbeziehungen der Gemeinde zu beachten, die eben-
falls über die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ erfasst werden. Die Gemeinde hat dabei eigenverantwortlich 
zu entscheiden, ob sie zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs auch die internen Leistungsbe-
ziehungen in ihrem Haushalt veranschlagt und im Jahresabschluss nachweist (vgl. § 17 GemHVO NRW). Einer 
haushaltswirtschaftlichen Messung der örtlichen internen Leistungsbeziehungen durch die Rechengrößen „Ertrag“ 
und „Aufwand“ steht dabei der Charakter dieser Leistungsbeziehungen nicht entgegen. 
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2.1.2 Die Rechengröße „Ertrag“ 
 
Unter der Rechengröße „Ertrag“ wird betriebswirtschaftlich die bewertete Leistungserstellung der Gemeinde in 
einem Haushaltsjahr (Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. Einen Ertrag stellt dabei jeder gemeindliche 
Geschäftsvorfall dar, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde erhöht. Die Begriffspaare 
„Ertrag“ und „Einnahmen“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rechengröße „Ertrag“ 

 
 

Ertrag 
 

 

 
Ertrag, der nicht gleichzeitig 

eine Einnahme ist. 

 
Ertrag, der gleichzeitig 

eine Einnahme ist 
 

 

  
Einnahme, die gleichzeitig 

ein Ertrag ist. 
 

 
Einnahme, die nicht gleichzeitig 

ein Ertrag ist. 

  
Einnahme 

 
Abbildung 147 „Die Rechengröße Ertrag“ 

 
Mit dieser Rechengröße werden z. B. die der Gemeinde zustehenden Steuereinnahmen und die ihr gewährten 
Zuwendungen erfasst, denn diese stellen einen erheblichen Anteil an den gemeindlichen Einnahmen dar. Die 
Gemeinde erzielt dann in einem Haushaltsjahr eine Einnahme, die keinen Ertrag darstellt, wenn entweder keine 
Leistungserstellung durch die Gemeinde vorliegt oder wenn die Leistungserstellung und die dazugehörige Ein-
nahme in unterschiedliche Haushaltsjahre (Perioden) fallen, z. B. bei Mietvorauszahlungen, sodass dann eine 
passive Rechnungsabgrenzung erforderlich wird (vgl. § 42 Absatz 3 GemHVO NRW). 
 
 
2.1.3 Die Rechengröße „Aufwand“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Aufwand“ wird betriebswirtschaftlich der bewertete Güterverzehr der 
Gemeinde in einem Haushaltsjahr verstanden. Zu Aufwendungen führt daher jeder gemeindliche Vorgang, der 
das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde vermindert. Die gemeindlichen Aufwendungen sind 
aber auch an Zahlungsvorgänge gebunden, sodass bei der Gemeinde vielfach auszahlungsgleiche Aufwendun-
gen entstehen. Die Zahlungsvorgänge können aber auch in einem anderen Haushaltsjahr (Periode) liegen. 
 
Die Rechengrößen „Aufwand“ und „Ausgabe“ sind dann deckungsgleich, wenn das gleiche Haushaltsjahr der 
Gemeinde betroffen ist, z. B. Gehälter für Beschäftigte der Gemeinde, Energiekosten. Die Gemeinde leistet dann 
in einem Haushaltsjahr eine Ausgabe, die keinen Aufwand darstellt, wenn z. B. im Dezember des Haushaltsjah-
res die für den Januar des Folgejahres zustehende Beamtenbesoldung gezahlt wird. Die Aufwendungen der 
Gemeinde und die dazugehörige Ausgabe fallen dabei in unterschiedliche Haushaltsjahre, sodass dann eine 
aktive Rechnungsabgrenzung erforderlich wird (vgl. § 42 Absatz 1 GemHVO NRW). Die Begriffspaare „Aufwand“ 
und „Ausgaben“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
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Die Rechengröße „Aufwand“ 
 

 
Aufwand 

 

 

 
Aufwand, der nicht gleichzeitig 

eine Ausgabe ist. 

 
Aufwand, der gleichzeitig 

eine Ausgabe ist. 
 

 

  
Ausgabe, die gleichzeitig 

ein Aufwand ist. 
 

 
Ausgabe, die nicht gleichzeitig 

ein Aufwand ist. 

  
Ausgabe 

 
Abbildung 148 „Die Rechengröße Aufwand“ 

 
 
2.2 Einzahlungen und Auszahlungen als Rechengrößen 
 
2.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Finanzrechnung der Gemeinde soll Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde geben und 
auch die Finanzierungsquellen sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes der Gemeinde (Liquide 
Mittel) aufzeigen. Sie stellt dadurch eine Mittelherkunftsrechnung und eine Mittelverwendungsrechnung der Ge-
meinde dar, bei der die Zahlungsströme ausschlaggebend sind. Aufgrund dessen kommen bei der gemeindlichen 
Finanzrechnung die Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ als zutreffender Buchungsstoff zur An-
wendung.  
 
Die Einzahlungen und Auszahlungen sind dabei in der gemeindlichen Finanzrechnung unter Beachtung des Kas-
senwirksamkeitsprinzips zu erfassen. Dieses Prinzip wird auch als Liquiditätsänderungsprinzip bezeichnet. Im 
NKF sind in der gemeindlichen Bilanz die Kassenkredite der Gemeinde unter dem Bilanzposten „Verbindlichkei-
ten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ anzusetzen. In der gemeindlichen Finanzrechnung dürfen daher nur 
Beträge in Höhe der im Haushaltsjahr kassenmäßig eingegangenen oder geleisteten Zahlungen erfasst werden. 
Diese Zahlungsströme haben eine Änderung der Liquidität der Gemeinde bewirkt.  
 
 
2.2.2 Die Rechengröße „Einzahlungen“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Einzahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelzufluss bei der Ge-
meinde im Haushaltsjahr erfasst, der zu einer Erhöhung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch den 
Zugang liquider Mittel in Form von Bargeld oder Buchgeld führt.  
 
Beim Einsatz der Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Einnahme“ im gemeindlichen Rechnungswesen liegen 
daher dann nicht einnahmewirksame Einzahlungen vor, wenn es in gleicher Höhe zu einer Abnahme der ge-
meindlichen Forderungen oder zu einer Erhöhung der gemeindlichen Verbindlichkeiten kommt. Nicht als Einzah-
lung gilt die Erhöhung des Kassenbestandes der Gemeinde durch eine Barabhebung von einem Bankkonto der 
Gemeinde, weil dadurch der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde insgesamt nicht verändert wird. Die Begriffs-
paare „Einzahlungen“ und „Einnahmen“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt unterschieden werden (vgl. 
Abbildung). 
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Rechengröße „Einzahlungen“ 
 

 
Einzahlung 

 

 

 
Einzahlung, die nicht gleichzeitig 

eine Einnahme ist. 

 
Einzahlung, die gleichzeitig 

eine Einnahme ist. 
 

 

  
Einnahme, die gleichzeitig 

eine Einzahlung ist. 
 

 
Einnahme, die nicht gleichzeitig 

eine Einzahlung ist. 

  
Einnahme 

 
Abbildung 149 „Rechengröße Einzahlungen“ 

 
 
2.2.3 Die Rechengröße „Auszahlungen“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Auszahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelabfluss bei der Ge-
meinde im Haushaltsjahr erfasst, der zu einer Verminderung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch 
den Abgang liquider Mittel führt. Die Abgabe von Finanzmitteln durch die Gemeinde kann in Form von Bargeld 
oder Buchgeld dabei erfolgen. Die Begriffspaare „Aufwendungen“ und „Ausgaben“ können im gemeindlichen 
Bereich wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Rechengröße „Auszahlungen“ 

 
 

Auszahlung 
 

 

 
Aufzahlung, die nicht gleichzeitig 

ausgabewirksam ist. 
 

 
Auszahlung, die gleichzeitig 

ausgabewirksam ist. 

 

  
Ausgabe, die gleichzeitig 
auszahlungswirksam ist. 

 

 
Ausgabe, die nicht gleichzeitig 

auszahlungswirksam ist. 

  
Ausgabe 

 
Abbildung 150 „Rechengröße Auszahlungen“ 

 
In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass beim Einsatz der Rechengrößen „Auszahlungen“ und „Ausgabe“ 
auch dann keine ausgabewirksamen Auszahlungen vorliegen, wenn es in gleicher Höhe zu einer zu einer Minde-
rung der gemeindlichen Verbindlichkeiten oder zu einer Zunahme der gemeindlichen Forderungen kommt. Auch 
eine Verminderung des Kassenbestandes der Gemeinde durch eine Bareinzahlung auf ein Bankkonto der Ge-
meinde gilt nicht als gemeindliche Auszahlung, weil durch diesen Vorgang der Zahlungsmittelbestand der Ge-
meinde insgesamt nicht verändert wird. 
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3. Der Kontenrahmen für die gemeindliche Buchführung 
 
3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Beachtung der GoB bei der Buchführung der Gemeinde erfordert, die gemeindliche Buchführung nach ein-
heitlichen Maßstäben zu gewährleisten. Es bedarf deshalb eines systematischen Aufbaus der gemeindlichen 
Buchführung nach einem Kontenplan, der aus dem NKF-Kontenrahmen abzuleiten ist (vgl. § 27 Absatz 7 GemH-
VO NRW). Die von der Gemeinde gebildeten Konten sind dabei in Abhängigkeit von der eingesetzten elektroni-
schen Datenverarbeitung gegen Manipulationen zu schützen. Das Gebot der vollständigen und verständlichen 
Aufzeichnung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle in den Büchern der Gemeinde ist ebenfalls zu beachten. 
 
 
3.2 Die Kontenklassen im NKF-Kontenrahmen 
 
3.2.1 Allgemeine Inhalte 
 
Der NKF-Kontenrahmen für die Gemeinde bildet das Drei-Komponentensystem des NKF ab. Unter Berücksichti-
gung der haushaltswirtschaftlichen Ziele und Zwecke werden der Gemeinde dabei bestimmte Wahlrechte für die 
Gestaltung ihrer Buchungskonten als Sachkonten eingeräumt. Er ist nach dem Zehnersystem in zehn verschie-
dene Kontenklassen gegliedert worden. Die Kontenklassen 0 bis 8 sind dabei für die Durchführung der „Ge-
schäftsbuchführung“ der Gemeinde belegt. Sie sind nach dem Abschlussgliederungsprinzip aufgebaut und bilden 
einen in sich geschlossenen Rechnungskreis, der selbstständig abgeschlossen wird.  
 
Die aufeinanderfolgende Nummerierung im NKF-Kontenrahmen soll diese Sachlage verdeutlichen. Durch die 
erste Stelle der Nummerierung wird die Kontenklasse und durch die zweite Stelle wird die Kontengruppe angege-
ben. Die Kontenklassen für die gemeindliche Bilanz werden dann entsprechend der Gliederung der Bilanz in 
Bilanzposten in Kontengruppen unterteilt, die wiederum weiter in Kontenarten und Konten zweckbezogen diffe-
renziert werden können (vgl. § 41 Absatz 3 und 4 GemHVO NRW).  
 
Eine vergleichbare Vorgabe besteht für die Kontenklassen der gemeindlichen Ergebnisrechnung und der Finanz-
rechnung der Gemeinde, die nach den Haushaltspositionen weiter untergliedert werden (vgl. § 38 i.V.m. § 2 und § 
39 i.V.m. § 3 GemHVO NRW). Die Gemeinde hat dadurch vielfältige Möglichkeiten, ähnliche gemeindliche Sach-
verhalte bzw. Geschäftsvorfälle in gleicher Art und Weise geordnet zu erfassen. Sie kann dazu die Kontenklassen 
entsprechend ihrem örtlichen Bedarf weiter in Kontengruppen und Konten untergliedern.  
 
 
3.2.2 Die Kontenklassen für die Bilanz 
 
Die gemeindliche Bilanz ist ein wichtiger Teil des Jahresabschlusses der Gemeinde. Die jährliche Erfassung und 
Bewertung des Vermögens und der Schulden der Gemeinde bildet dafür die Grundlage. Die gemeindliche Bilanz 
weist auf der Aktivseite das gemeindliche Vermögen und auf der Passivseite dessen Finanzierung durch Eigen- 
oder Fremdkapital nach. Entsprechend der Bedeutung der Aktivseite und der Passivseite in der gemeindlichen 
Bilanz sind dafür im NKF-Kontenrahmen jeweils zwei eigenständige Kontenklassen gebildet worden.  
 
Die Aktivseite der gemeindlichen Bilanz wird durch die beiden Kontenklassen 0 und 1 erfasst und die Passivseite 
der Bilanz durch die Kontenklassen 2 und 3. Die Gliederung innerhalb dieser vier Kontenklassen in Kontengrup-
pen entspricht der Gliederung der Bilanzposten für die gemeindliche Bilanz nach § 41 Absatz 3 und 4 GemHVO 
NRW (vgl. Abbildung). 
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Die NKF-Kontenklassen für die gemeindliche Bilanz 
 

 
Bereich 

 

 
Kontenklasse 

 
Kontengruppen 

Aktiva 

0 
Immaterielle 

Vermögensgegenstände 
und Sachanlagen 

 
00 ... 
01 Immaterielle Vermögensgegenstände 
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche  
     Rechte 
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
     Rechte 
04 Infrastrukturvermögen 
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden 
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
07 Maschinen und technische Anlagen,  
     Fahrzeuge 
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  
 

1 

Finanzanlagen,  
Umlaufvermögen  

und aktive  
Rechnungsabgrenzung 

 
10 Anteile an verbundenen Unternehmen 
11 Beteiligungen 
12 Sondervermögen 
13 Ausleihungen  
14 Wertpapiere 
15 Vorräte 
16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen 
     aus Transferleistungen 
17 Privatrechtliche Forderungen,  sonstige Vermögens- 
     gegenstände 
18  Liquide Mittel 
19 Aktive Rechnungsabgrenzung 
 

Passiva 

2 

Eigenkapital,  
Sonderposten und 

Rückstellungen 

 

 
20 Eigenkapital 
21 Wertberichtigungen (kein Bilanzausweis) 
22 ... 
23 Sonderposten 
24 …  
25 Pensionsrückstellungen 
26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
27 Instandhaltungsrückstellungen 
28 Sonstige Rückstellungen 
29 ... 
 

3 
Verbindlichkeiten  

und passive  
Rechnungsabgrenzung 

 
30 Anleihen 
31 ... 
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- 
     sicherung 
34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen,  die Kredit- 
     Aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 
35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
37 Sonstige Verbindlichkeiten 
38 ... 
39 Passive Rechnungsabgrenzung 
 

      
Abbildung 151 „Die NKF-Kontenklassen für die gemeindliche Bilanz“ 

 
Der Gemeinde wird es durch die vier Kontenklassen ermöglicht, mit Hilfe der weiteren Untergliederungsmöglich-
keiten in Kontengruppen und Kontenarten vor Ort eine ausreichende Zahl von Bestandskonten für ihre Bilanz 
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten einzurichten. 
 
 
3.2.3 Die Kontenklassen für die Ergebnisrechnung 
 
Die gemeindliche Ergebnisrechnung hat die Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres nachzuweisen. Das 
Jahresergebnis stellt dabei den Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen, den Finanzerträgen 
und Finanzaufwendungen sowie außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen dar. Durch die Erträge und 
Aufwendungen wird das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch der Gemeinde im Haushaltsjahr 
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umfassend abgebildet. Im NKF-Kontenrahmen sind entsprechend der Bedeutung der Arten der gemeindlichen 
Erträge und Aufwendungen jeweils eigenständige Kontenklassen gebildet worden. Die Erträge werden innerhalb 
der Kontenklasse 4 erfasst und die Aufwendungen innerhalb der Kontenklasse 5. Diese beiden Kontenklassen 
werden entsprechend der Gliederung der gemeindlichen Ergebnisrechnung nach § 38 i.V.m. § 2 GemHVO NRW 
in eine Vielzahl von Kontengruppen untergliedert (vgl. Abbildung). 
 

 
Die NKF-Kontenklassen für die gemeindliche Ergebnisrechnung 

 
 

Bereich 
 

 
Kontenklasse 

 
Kontengruppen 

Ergebnis- 
rechnung 

4 Erträge 

 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
42 Sonstige Transfererträge 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, 
     Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
45 Sonstige ordentliche Erträge 
46 Finanzerträge 
47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen 
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
49 Außerordentliche Erträge 
 

5 Aufwendungen 

 
50 Personalaufwendungen 
51 Versorgungsaufwendungen 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
53 Transferaufwendungen 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
56 ... 
57 Bilanzielle Abschreibungen 
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
59 Außerordentliche Aufwendungen 
 

      
Abbildung 152 „Die NKF-Kontenklassen für die gemeindliche Ergebnisrechnung“ 

 
Der Gemeinde wird es durch die zwei Kontenklassen ermöglicht, mit Hilfe der weiteren Untergliederungsmöglich-
keiten in Kontengruppen und Kontenarten vor Ort eine ausreichende Zahl von Ergebniskonten für ihre Ergebnis-
rechnung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten einzurichten. 
 
 
3.2.4 Die Kontenklassen für die Finanzrechnung 
 
Die gemeindliche Finanzrechnung weist alle Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde im Haushaltsjahr 
nach. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet dabei die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln 
der Gemeinde ab und wird in die gemeindliche Bilanz übernommen. Im NKF-Kontenrahmen sind entsprechend 
der Bedeutung der Arten der gemeindlichen Einzahlungen und Auszahlungen dafür jeweils eigenständige Kon-
tengruppen gebildet worden. Die Einzahlungen werden innerhalb der Kontenklasse 6 erfasst und die Auszahlun-
gen innerhalb der Kontenklasse 7. Diese beiden Kontenklassen werden entsprechend der Gliederung der ge-
meindlichen Finanzrechnung nach § 39 i.V.m. § 3 GemHVO NRW in eine Vielzahl von Kontengruppen unterglie-
dert (vgl. Abbildung). 
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Die NKF-Kontenklassen für die gemeindliche Finanzrechnung 

 
 

Bereich 
 

 
Kontenklasse 

 
Kontengruppen 

Finanz- 
rechnung 

6 Einzahlungen 

 
60 Steuern und ähnliche Abgaben 
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
62 Sonstige Transfereinzahlungen 
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, 
     Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-

tigkeit 
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
67 ... 
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 

7 Auszahlungen 

 
70 Personalauszahlungen 
71 Versorgungsauszahlungen 
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
73 Transferauszahlungen 
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit  
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 
76 ... 
77 ... 
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 

      
Abbildung 153 „Die NKF-Kontenklassen für die gemeindliche Finanzrechnung“ 

 
Der Gemeinde wird es durch die zwei Kontenklassen ermöglicht, mit Hilfe der weiteren Untergliederungsmöglich-
keiten in Kontengruppen und Kontenarten vor Ort eine ausreichende Zahl von Zahlungskonten für ihre Finanz-
rechnung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten einzurichten. 
 
 
3.2.5 Weitere Kontenklassen 
 
Die Kontenklasse „Abschlusskonten“ und die Kontenklasse „Kosten- und Leistungsrechnung“ (KLR) stellen die 
beiden letzten Kontenklassen des NKF-Kontenrahmens dar. Sie sind von der Gemeinde in eigener Verantwor-
tung unter Berücksichtigung der örtlichen Bedürfnisse weiter auszugestalten. Dabei soll die grundsätzliche Sys-
tematik des NKF-Kontenrahmens beachtet werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die sonstigen NKF-Kontenklassen 

 
 

Bereich 
 

 
Kontenklasse 

 
Kontengruppen 

Abschluss 8 Abschlusskonten 

 
80 Eröffnungs-/Abschlusskonten 
81 Korrekturkonten      
82 Kurzfristige Erfolgsrechnung 
 

KLR 9 Kosten- und Leistungsrechnung 
(KLR) 

 
90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 

(Die Ausgestaltung der KLR  
ist von jeder Kommune selbst festzulegen.) 
 

      
Abbildung 154 „Die weiteren NKF-Kontenklassen“ 
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3.2.6 Die Verbindlichkeit des NKF-Kontenrahmens 
 
Der NKF-Kontenrahmen stellt ein den allgemeinen buchungstechnischen Prinzipien folgendes Ordnungsgerüst 
für die Bildung von gemeindlichen Konten für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde dar. Er bietet daher sowohl 
den inhaltlichen Rahmen als auch methodische Vorgaben für die gemeindliche Kontenbildung. Der NKF-
Kontenrahmen ist in der Reihenfolge seiner Kontenklassen einschließlich ihrer Bezeichnungen für die Gemeinde 
verbindlich. Er ermöglicht der Gemeinde die Bildung von örtlichen Sachkonten in eigenverantwortlicher Ausge-
staltung und Konkretisierung. 
 
Die Gemeinde muss hinsichtlich der haushaltsrechtlichen Verbindlichkeit auch den Zusammenhang des NKF-
Kontenrahmens mit den Vorschriften über die Posten der Bilanz sowie die Haushaltspositionen der Ergebnis-
rechnung und der Finanzrechnung beachten (vgl. §§ 37, 38 und 41 GemHVO NRW). Die Gliederung der betref-
fenden Kontenklassen in Kontengruppen entspricht dabei den mindestens zu bildenden den Bilanzposten und 
Haushaltspositionen. Die Verbindlichkeit der Kontenklassen 6 und 7 für die Finanzrechnung besteht daher auch 
dann, wenn die gemeindlichen Zahlungskonten im Rahmen der doppelten Buchführung statistisch mitgeführt und 
nicht bebucht werden.  
 
Die im NKF-Kontenrahmen ausgewiesenen Gliederungsziffern kann die Gemeinde vor Ort nutzen. Der Gebrauch 
der zweistelligen Ziffern erleichtert dabei auch die Erfüllung der finanzstatistischen Anforderungen, denn bei de-
ren Erhebungsmerkmalen baut die Nummerierung auf der Bezifferung des NKF-Kontenrahmens auf. Die Grund-
lage für die Festlegung der vierstelligen finanzstatistischen Erhebungsmerkmale ist identisch mit dem NKF-
Kontenrahmen. Im Rahmen der Finanzstatistik werden deshalb die Erhebungsmerkmale oftmals als „Konten“ 
bezeichnet, denn auf dieser Ebene wird vor Ort gebucht. Der betragsmäßige Kontenstand wird dann von der 
Finanzstatistik für bestimmte Zeiträume abgefragt (vierteljährlich und jährlich). 
 
 
3.2.7 Der Kontierungsplan zum NKF-Kontenrahmen 
 
Das eigenverantwortliche haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde einschließlich der sachgerechten Er-
fassung und Buchung der gemeindlichen Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen 
in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung erfordern einen Kontierungsplan zum NKF-Kontenrahmen. Der Kontie-
rungsplan soll dabei die richtige Zuordnung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle zu den Haushaltspositionen in 
der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie eine zutreffende Zuordnung zu den Bestandskonten für die 
gemeindliche Bilanz gewährleisten. Er soll aber auch der Gemeinde eine Hilfe bei der Einrichtung ihrer Ergebnis-
konten und der Bestandskonten auf der Grundlage des NKF-Kontenrahmens bieten. 
 
Der Kontierungsplan ist daher von der Gemeinde bei der Aufstellung des jährlichen Haushaltsplans und des Jah-
resabschlusses der Gemeinde zu beachten sowie für die Erfassung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle in Aus-
führung der §§ 2, 3 und 41 GemHVO NRW verbindlich (vgl. Nummer 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeri-
ums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Auf der Grundlage des auf Kontengruppen bezogenen Kontierungs-
plans sollen das gemeindliche Buchungsgeschehen und die Ergebnisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
im Haushaltsjahr nachvollziehbar sein. 
 
 
4. Die Berücksichtigung des Datenschutzes 
 
Die Gemeinde trägt bei der Durchführung und ordnungsgemäßen Erledigung der in der gemeindlichen Finanz-
buchhaltung anfallenden Aufgaben auch die Verantwortung für die Einhaltung des Datenschutzes. Sie erledigt 
diese Arbeiten im Rahmen einer öffentlichen Verwaltungsaufgabe und hat dabei die Anforderungen an eine ord-
nungsgemäße Datenverarbeitung zu beachten (vgl. § 2 und 11 DSG NRW). Diese gemeindliche Verantwortung 
beinhaltet, dass die Gemeinde externe Personen und Stellen, die von ihr mit der Wartung und Systembetreuung 
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von Einrichtungen zur automatisierten Datenverarbeitung beauftragt sind, sorgfältig auszuwählen sind. Diese 
Personen und Stellen unterliegen den Regelungen der Datenverarbeitung im Auftrag (vgl. § 11 Absatz 4 DSG 
NRW). Die Verantwortlichen müssen die notwendige fachliche Qualifikation und Zuverlässigkeit aufweisen.  
 
Die Gemeinde als Auftraggeber hat daher vor Beginn der Arbeiten sicherzustellen, dass der Auftragnehmer mög-
lichst keine personenbezogenen Daten erhält. Er kann solche Daten ggf. zur Kenntnis nehmen, sofern dies un-
vermeidlich ist. Diese Vorgabe gilt auch für die Kenntnisnahme von Daten, die Berufs- oder besonderen Amtsge-
heimnissen unterliegen. Der Auftragnehmer hat der Gemeinde als Auftraggeber zuzuordnende personenbezoge-
ne Daten unverzüglich nach Erledigung seines Auftrages sicher zu löschen. Die Dokumentation der durchgeführ-
ten Maßnahmen ist zum Zwecke der Datenschutzkontrolle drei Jahre aufzubewahren. 
 
 
5. Der Liquiditätsverbund bzw. Cashpooling 
 
Für die Gemeinde besteht grundsätzlich die Möglichkeit, einen Liquiditätsverbund bzw. ein Cashpooling mit ei-
nem Masteraccountkonto zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben einzurichten. Nach Aus-
kunft der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist die Ausnahmeregelung, dass Unternehmen, 
die Bankgeschäfte ausschließlich mit ihrem Mutterunternehmen oder ihren Tochter- oder Schwesterunternehmen 
betreiben, nicht als Kreditinstitut gelten, auch auf die Gemeinde anwendbar (vgl. § 2 Absatz 1 Nummer 7 KWG). 
Der Einrichtung eines Liquiditätsverbundes steht dabei nicht die Vorgabe entgegen, dass die Gemeinden kein 
Bankunternehmen errichten, übernehmen oder betreiben darf (vgl. § 107 Absatz 6 GO NRW).  
 
Die Tätigkeit der Gemeinde im Rahmen eines Liquiditätsverbundes zwischen den o.a. gemeindlichen Beteiligten 
wird daher bankrechtlich nicht als Tätigkeit eines Kreditinstituts bewertet. Die Einrichtung eines Liquiditätsverbun-
des durch die Gemeinde setzt dabei voraus, dass die Gemeinde die damit verbundenen Geschäfte ausschließlich 
mit ihren Tochtereinheiten betreibt. Die Nutzung des Konzernprivilegs kann daher nur dann erfolgen, wenn die 
Gemeinde über eine Allein- oder Mehrheitsgesellschafterstellung bei den betreffenden Betrieben verfügt und die 
Betriebe in die Vollkonsolidierung für den gemeindlichen Gesamtabschluss einbezogen werden. Ein Liquiditäts-
verbund der Gemeinde ist daher auch aus bankrechtlicher Sicht zulässig.  
 
Die Einrichtung eines Liquiditätsverbundes bzw. eines Cashpoolings durch die Gemeinde bedarf zudem einer 
Abstimmung über die Abwicklung der Geldgeschäfte und der Festlegung von Verantwortlichkeiten zwischen den 
Beteiligten, einschließlich der ggf. beauftragten Bank. Dieses Gebot gilt insbesondere dann, wenn auch rechtlich 
selbstständige Betriebe der Gemeinde in einen solchen Liquiditätsverbund einbezogen werden. In diesen Fällen 
kann die finanzwirtschaftliche Verantwortung nicht alleine von der gemeindlichen Verwaltung getragen werden.  
 
Sofern in einem solchen Liquiditätsverbund die Abwicklung der Geldgeschäfte über die Verwaltung der Gemeinde 
erfolgen soll, tritt die Gemeinde für die rechtlich selbstständigen Betriebe als „innere“ Bank auf. In diesen Fällen 
muss die Gemeinde dafür Sorge tragen, dass in ihrer Finanzbuchhaltung die Finanzgeschäfte aufgrund der 
„Cashpool-Führung“ von den eigenen haushaltsbezogenen Finanzgeschäften ausreichend abgegrenzt und bu-
chungsmäßig getrennt verarbeitet werden. Ein solcher Liquiditätsverbund darf zudem nicht dazu führen, dass die 
Gemeinde ggf. Kredite zur Liquiditätssicherung oberhalb ihres eigenen haushaltsmäßigen Bedarfs aufnimmt.  
 
 
6. Das Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung, insbesondere bei der Erledigung ihrer Zahlungsabwicklung, 
hat die Gemeinde auch das Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz zu beachten. Mit diesem Gesetz ist die Richtlinie 
2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über Zahlungsdienste im 
Binnenmarkt umgesetzt worden. Die Zahlungsdiensterichtlinie unterscheidet dabei sechs Kategorien von Zah-
lungsdienstleistern.  
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Unter einen Erlaubnisvorbehalt stellt die Richtlinie jedoch nur die Zahlungsinstitute als sonstige Zahlungsdienst-
leister. Soweit jedoch die Gemeinde (auch Bund und Länder) nicht hoheitlich handelt, werden auch sie als Zah-
lungsdienstleister angesehen (vgl. § 1 Absatz 1 Nummer 3 ZAG). Diese Vorschrift enthält zudem einen Katalog 
von Zahlungsdiensten, die privatrechtlich begründete Dienstleistungen eines an einem gegebenen Grundgeschäft 
nicht beteiligten Dritten erfassen und die dem Zahlungspflichtigen helfen oder ihn erst in den Stand versetzen 
sollen, Bar- oder Buchgeld oder elektronisches Geld von ihm auf den Zahlungsempfänger zu übertragen. Nach 
dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz werden folgende Zahlungsdienste abgegrenzt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Arten der Zahlungsdienste 

 

1. 

 
Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto (vgl. § 1 Absatz 3 
ZAG) oder Barauszahlungen von einem Zahlungskonto ermöglicht werden, sowie 
alle für die Führung eines Zahlungskontos erforderlichen Vorgänge (Ein- oder 
Auszahlungsgeschäft). 
 

2. 

 
Die Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich der Übermittlung von Geld-
beträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsdienst-
nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister durch  
a) die Ausführung von Lastschriften (vgl. § 1 Absatz 4 ZAG) einschließlich einmali-
ger Lastschriften (Lastschriftgeschäft),  
b) die Ausführung von Überweisungen einschließlich Daueraufträgen (Überwei-
sungsgeschäft),  
c) die Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungskarte oder eines 
ähnlichen Zahlungsinstruments (Zahlungskartengeschäft),  
ohne Kreditgewährung (Zahlungsgeschäft) 
 

3. 
 
Die Ausführung der in Nummer 2 genannten Zahlungsvorgänge mit Kreditgewäh-
rung im Sinne des § 2 Absatz 3 (Zahlungsgeschäft mit Kreditgewährung). 
 

4. 

 
Die Ausgabe von Zahlungsauthentifizierungsinstrumenten (vgl. § 1 Absatz 5 ZAG) 
oder die Annahme und Abrechnung von mit Zahlungsauthentifizierungsinstrumen-
ten ausgelösten Zahlungsvorgängen (Zahlungsauthentifizierungsgeschäft),  
 

5. 

 
Die Ausführung von Zahlungsvorgängen, bei denen die Zustimmung des Zahlers 
zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs über ein Telekommunikations-, Digital-, 
oder IT-Gerät übermittelt wird und die Zahlung an den Betreiber des Telekommuni-
kations- oder IT-Systems oder IT-Netzes erfolgt, sofern der Betreiber ausschließ-
lich als zwischengeschaltete Stelle zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und dem 
Lieferanten der Waren oder Dienstleistungen tätig ist (digitalisiertes Zahlungsge-
schäft).  
 

6. 

 
Dienste, bei denen ohne Einrichtung eines Zahlungskontos auf den Namen eines 
Zahlers oder eines Zahlungsempfängers ein Geldbetrag des Zahlers ausschließlich 
zur Übermittlung eines entsprechenden Betrags an den Zahlungsempfänger oder 
an einen anderen, im Namen des Zahlungsempfängers handelnden Zahlungs-
dienstleister entgegengenommen wird oder bei dem der Geldbetrag im Namen des 
Zahlungsempfängers entgegengenommen und diesem verfügbar gemacht wird 
(Finanztransfergeschäft).  
 

Abbildung 155 „Die Arten der Zahlungsdienste“ 
 
Jeder der einzelnen Tatbestände des Zahlungsdienstekatalogs knüpft dabei an die (beabsichtigte) Übermittlung 
von gesetzlichen Zahlungsmitteln (Bargeld), (gesetzliche Zahlungsmittel vertretendes) Buchgeld oder elektroni-
schem Geld, das im Austausch für Bargeld, Buchgeld oder anderen, sich letztlich aber auch von Bargeld oder 
Buchgeld ableitenden elektronischen Geld geschaffen worden ist (siehe auch die Definition von „Geldbetrag“ in 
Artikel 4 Absatz 15 der Zahlungsdiensterichtlinie).  
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Mit der Vorschrift werden Dienstleistungen eines Dritten erfasst, die die Ausführung einer Zahlung zwischen zwei 
Parteien, dem Zahler und dem Zahlungsempfänger, unterstützen. Auf die rechtliche Ausgestaltung des Verhält-
nisses zwischen dem Zahlungspflichtigen und dem Zahlungsempfänger kommt es dabei nicht an (sog. Valutaver-
hältnis). Dem Zahlungsvorgang kann daher eine familiäre „Verbindlichkeit“, eine Naturalobligation, ein bloßes 
Gefälligkeitsverhältnis, eine Spende oder etwas anderes zugrunde liegen. Entscheidend ist nur, dass ein Geldbe-
trag seinen Besitzer mithilfe eines Dritten wechseln soll. 
 
Einen Zahlungsdienst im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes stellen nicht die „privaten Währungen“ dar, 
mit denen ein auf regionale Märkte ausgerichtetes Tauschmittel realisiert werden soll. Diese Bewertung gilt nur 
solange die Rechnungseinheiten nicht zu irgendeinem Zeitpunkt, und sei es nur bei Eintritt in oder Austritt aus 
diesem Markt in Euro, die Währung eines Mitgliedstaats oder Vertragsstaats außerhalb der Euro-Zone oder eines 
Drittstaats umgerechnet und eingezahlt oder ausgezahlt werden. In den Fällen, in denen am Ende eine Abrech-
nung in einem gesetzlichen Zahlungsmittel steht, und sei es auch nur bei einem Austritt aus dem Verbund, so 
erbringt der Betreiber bei diesen wie bei jedem anderen Drei-Parteien- oder komplexeren Zahlungssystem einen 
Zahlungsdienst im Sinne dieses Gesetzes. Eine Ausnahme davon ist nur möglich, wenn das Geschäftsmodell 
nicht bereits so ausgerichtet ist oder noch ausgerichtet wird, dass es unter eine Bereichsausnahme des § 1 Ab-
satz 10 ZAG passt.  
 
Die gesetzlichen Vorgaben haben für die Gemeinde zur Folge, dass sie nicht unter den gesetzlichen Erlaubnis-
vorbehalt und die anderen besonderen Bestimmungen für Zahlungsinstitute fällt. Sie hat aber gleichwohl bei der 
Qualifizierung ihres Handelns die allgemeinen Bestimmungen für Zahlungsdienstleister zu beachten. Diese Sach-
lage gilt auch dann, wenn die Gemeinde eigene Zahlungsdienste durch einen Regie- oder Eigenbetrieb erbringt 
oder erbringen will. Unter die Kategorie des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ZAG fallen dabei nicht die rechtlich 
selbständigen Betriebe der Gemeinde, die keine hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen, auch wenn sie sich zu 100 
Prozent im Besitz der Gemeinde befinden.  
 
In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass ein Zahlungssystem im Sinne des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes ein System zum Zwecke von Verarbeitung, Clearing, Verrechnung und Abwicklung von Zahlungs-
vorgängen auf Basis einer förmlichen Vereinbarung mit gemeinsamen Regeln, die zwischen einer Partei, die das 
System betreibt (Betreiber) und mindestens drei Teilnehmern zur Übermittlung von Geldbeträgen getroffen wur-
den, ist. Dabei wird eine etwaige von dem Betreiber verselbstständigte Ver- und Abrechnungsstelle, zentrale 
Vertragspartei oder Clearingstelle nicht mitgerechnet. Zudem können die Teilnehmer nur Zahlungsdienstleister 
sein (vgl. § 1 Absatz 6 ZAG).  
 
 
7. Das De-Mail-Gesetz 
 
Der Rechts- und Geschäftsverkehr soll künftig nicht nur in Papierform, sondern auch in elektronischer Form ab-
gewickelt werden. Die gebotene Rechtssicherheit soll dadurch nicht beeinträchtigt werden. Mit dem De-Mail-
Gesetz vom 28.04.2011 wurde deshalb ein Rechtsrahmen zur Stärkung der Rechtssicherheit im elektronischen 
Rechts- und Geschäftsverkehr geschaffen, der auch die Gemeinde betrifft. Die möglichen De-Mail-Dienste sollen 
einen sicheren, vertraulichen und nachweisbaren Geschäftsverkehr für jedermann im Internet sicherstellen.  
 
Der De-Mail-Dienst beruht auf einer elektronischen Kommunikationsplattform. Den Nutzern des Dienstes muss 
deshalb eine sichere Anmeldung, die Nutzung eines Postfach- und Versanddienstes für sichere elektronische 
Post (De-Mail-Konto) sowie die Nutzung eines Verzeichnisdienstes ermöglicht werden. Zusätzlich können für die 
Nutzer auch Identitätsbestätigungs- und Dokumentenablagedienste durchgeführt werden (vgl. § 1 Absatz 2 Satz 
1 De-Mail-Gesetz). Die Durchführung des elektronischen Rechts- und Geschäftsverkehrs obliegt dabei privaten 
Diensteanbietern (vgl. § 1 Absatz 2 Satz 2 De-Mail-Gesetz).  
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 93 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 775 

Als De-Mail-Konto eines Nutzers wird dabei ein Bereich in einem De-Mail-Dienst verstanden, der einem Nutzer so 
zugeordnet ist, dass er nur von ihm genutzt werden kann. Dafür darf der Diensteanbieter gesetzlich bestimmte 
personenbezogene Daten erheben und speichern (vgl. § 3 Absatz 2 Satz 2 De-Mail-Gesetz). Er muss dem Nutzer 
den Zugang zum De-Mail-Konto und den einzelnen Diensten mit einer sicheren Anmeldung oder auf Verlangen 
des Nutzers auch ohne eine solche sichere Anmeldung ermöglichen (vgl. § 4 Absatz 1 Satz 1 De-Mail-Gesetz).  
 
Der Diensteanbieter hat zudem die Kommunikation zu anderen Diensteanbietern über einen verschlüsselten und 
gegenseitig authentisierten Kanal vorzunehmen (Transportverschlüsselung) und den Inhalt einer De-Mail-
Nachricht verschlüsselt zu übertragen (vgl. § 5 Absatz 3 De-Mail-Gesetz). Dadurch sollen die Vertraulichkeit, die 
Integrität und die Authentizität der Nachrichten gewährleistet werden. Jedoch muss dafür keine durchgängige 
Verschlüsselung zwischen Sender und Empfänger (Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) erfolgen. In diesem Zusam-
menhang bestehen daher besondere Aufklärungs- und Informationspflichten, um einen unbefugten Zugang zu 
einem De-Mail-Konto zu verhindern (vgl. § 9 De-Mail-Gesetz). Dazu gehören auch Informationen über eine Sper-
rung und die Auflösung des De-Mail-Kontos.  
 
 
8. Die Zuordnung von Mahnwesen und Zwangsvollstreckung 
 
8.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Buchführung und die Zahlungsabwicklung der gemeindlichen Finanzbuchhaltung stehen in einem sachlichen 
Zusammenhang mit dem gemeindlichen Mahnwesen und der Zwangsvollstreckung, weil grundsätzlich beide 
Aufgabenbereiche für die gemeindlichen Finanzmittel verantwortlich sind. Der Aufgabenbereich „Zahlungsabwick-
lung“ verfügt i.d.R. aufgrund des Zahlungsgeschäfts über Kenntnisse zur Bonität von Geschäftspartnern und 
Kunden der Gemeinde. Es bietet sich daher örtlich eine entsprechende Zuordnung des Mahnwesens und der 
Zwangsvollstreckung zur gemeindlichen Finanzbuchhaltung an.  
 
Dieser Aufgabenbereich kann die nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz vorgesehene zentrale Stelle sein, 
in deren Aufbau- und Ablauforganisation die Gemeinde eigenverantwortlich das Mahn- und Vollstreckungsverfah-
ren einbinden und ausgestalten soll (vgl. § 2 Absatz 1 Nummer 2 VwVG NRW). Es bietet sich dabei an, eine 
Verbindung zwischen dem Mahnwesen und dem Buchungsgeschäft der Gemeinde herzustellen. Das Mahnwesen 
nimmt hat vielfach seinen Ausgang im Buchungsgeschäft, weil dort die Debitoren- und Kreditorenbuchungen 
vorgenommen werden und eine entsprechend Individualisierung der Ansprüche der Gemeinde gegenüber den 
Dritten als gemeindliche Schuldner auf einfache Art und Weise feststellbar ist. Notwendig gewordene Mahnungen 
gegenüber Dritten können unmittelbar auf der Grundlage von festgelegten Erfüllungs- oder Fälligkeitsterminen 
und im Zusammenwirken innerhalb der gemeindlichen Finanzbuchhaltung erfolgen.  
 
 
8.2 Der Forderungseinzug 
 
8.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Für die Gemeinde besteht die grundsätzliche Verpflichtung, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass 
die gemeindlichen Ansprüche der Gemeinde nach ihrer Erfassung und Geltendmachung auch eingezogen wer-
den. Die fachlichen Vorschriften über den Forderungseinzug (Vollstreckung) stehen dabei einen rechtlichen 
Rahmen dar, der eine gute rechtliche Grundlage und ein Instrumentarium für die Einziehung von gemeindlichen 
Ansprüchen sowie für ein gemeindliches Forderungsmanagement bietet. Die Art und Weise des gemeindlichen 
Forderungseinzugs, einschließlich einer hilfsweisen Einschaltung Dritter, ist dabei von der Gemeinde näher und 
eigenverantwortlich auszugestalten.  
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Die Gemeinde kann dabei grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass eine Beteiligung privater Dritter am ge-
meindlichen Forderungseinzug zwingend erforderlich oder sachlich geboten ist. Vor allem die datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen stellen erhebliche Schranken für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rah-
men eines "privaten" Forderungseinzugs dar. Es muss z. B. immer eine Zweckbezogenheit für die Datenverwen-
dung gegeben sein. Es bedarf deshalb bei einer Auftragsdatenverarbeitung immer der Klärung, ob nur eine tech-
nische Hilfeleistung für die Gemeinde oder ggf. sogar materiell inhaltliche Leistungen erbracht werden.  
 
 
8.2.2 Die Beteiligung Dritter 
 
Die tatsächliche Übernahme des gemeindlichen Forderungsmanagements durch Dritte kann z. B. nicht mehr als 
Verwaltungshilfe angesehen werden, denn es wird regelmäßig eine selbstständige Arbeit von dem beauftragten 
Dritten erwartet. Für die Einschaltung Dritter durch die Gemeinde kann außerdem ein wirtschaftliches Hindernis 
dadurch entstehen, dass die Kosten eines externen Forderungsmanagements nicht auf die Schuldner der Ge-
meinde abgewälzt werden dürfen. Die Gemeinde müsste in Einzelfällen ggf. auf einen Teil ihrer Ansprüche ver-
zichten, um die entstandenen Kosten zu tragen.  
 
Insgesamt betrachtet bleibt für die Gemeinde zweifelhaft, ob durch die notwendige Koordination mit einem exter-
nen Forderungsmanagement sich bei einer Beteiligung Dritter überhaupt Kostenreduzierungen verwirklichen 
lassen. Der Gemeinde bleiben mindestens die Überwachung des Dritten und eine ggf. erforderliche Aufarbeitung 
der Ergebnisse aus der Abwicklung. Bei der Gemeinde bleibt aber auch die Gesamtverantwortung in der Sache 
bestehen. Sie muss daher unter Einbeziehung der rechtlichen Rahmenbedingungen die Auswirkungen auf den 
Ablauf des gemeindlichen Forderungseinzugs näher betrachten und bewerten. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Zweck und Inhalte der Finanzbuchhaltung): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Aufgaben der Finanzbuchhaltung): 
 
1.1.1 Die Buchführung 
 
Durch die Vorschrift wird ausdrücklich bestimmt, dass die Finanzbuchhaltung die Buchführung der Gemeinde zu 
erledigen hat. Die gemeindliche Finanzbuchhaltung hat daher die Geschäftsvorfälle der Gemeinde systematisch 
und lückenlos nach bestimmten Regeln und Ordnungskriterien wertmäßig zu erfassen. Die Geschäftsvorfälle 
sowie die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde sind dabei nach dem System der doppelten Buchführung 
und unter Beachtung der GoB in den Büchern klar ersichtlich und nachprüfbar aufzuzeichnen (vgl. § 27 GemHVO 
NRW). Die Aufzeichnungspflicht soll zu einer laufenden, systematisch geordneten Dokumentation der gemeindli-
chen Geschäftsvorfälle führen und die Nachvollvollziehbarkeit des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Ge-
meinde sicherstellen.  
 
Als gemeindlicher Geschäftsvorfall wird dabei ein Ereignis angesehen, das von der Gemeinde buchhalterisch zu 
erfassen ist, weil es zu haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen bei der Gemeinde führt. Es kann dabei zwischen 
bestandswirksamen und ergebniswirksamen Geschäftsvorfällen unterschieden werden, die zum Teil mit Zah-
lungsvorgängen verknüpft sind. Die Chancen und Risiken der Gemeinde sowie andere Sachverhalte oder Um-
stände, durch die gemeindliche Werte oder die wirtschaftliche Lage der Gemeinde beeinflusst werden können, 
stellen dagegen keinen Geschäftsvorfall dar, der in der gemeindlichen Buchführung zu erfassen ist. 
 
Die Pflicht der Gemeinde, in ihrer Finanzbuchhaltung alle gemeindlichen Geschäftsvorfälle nach dem System der 
doppelten Buchführung und unter Beachtung der GoB in den Büchern klar ersichtlich und nachprüfbar aufzu-
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zeichnen, erfordert eine laufende, systematisch geordnete Erfassung und Buchung sowie die Dokumentation der 
Geschäftsvorfälle. Die gemeindliche Buchführung muss daher grundsätzlich die Erfassung und Kontierung bzw. 
das Verarbeiten sowie das Ordnen und Sammeln der Belege umfassen. Die Gemeinde kann dabei elektronische 
Hilfsmittel einsetzen, z. B. eine DV-Buchführung vorhalten.  
 
Es ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass ein sachverständiger Dritter sich innerhalb einer angemesse-
nen Zeit einen Überblick über die gemeindliche Buchführung verschaffen können muss. Es ist dazu jedoch nicht 
festgelegt worden, welches Maß an Sachverstand erforderlich sein muss, um die gemeindliche Buchhaltungstä-
tigkeit beurteilen und nachvollziehen zu können. Allgemein wird aber davon auszugehen sein, dass ein sachver-
ständiger Dritter ausreichende Kenntnisse über die gemeindliche Haushaltswirtschaft bzw. das Rechnungswesen 
der Gemeinde besitzen muss, damit er das gemeindliche Buchungsgeschehen verstehen und beurteilen kann. 
Diese Sachlage ist in die Beurteilung der Angemessenheit einzubeziehen. 
 
Die gemeindliche Buchhaltung muss bei der Erfassung der Erträge und Aufwendungen auch die Vorgaben für die 
gemeindliche Ergebnisrechnung beachten. Die Ergebnisrechnung hat das Ressourcenaufkommen und den Res-
sourcenverbrauch der Gemeinde periodenbezogen abzubilden, aufgeteilt auf ordentliche und außerordentliche 
Erträge und Aufwendungen. Dadurch wird ein Jahresergebnis ausgewiesen, das zu einer Veränderung des Ei-
genkapitals der Gemeinde führt. Die Zuordnung auf die Teilrechnungen richtet sich dabei im Einzelfall auch nach 
der produktorientierten haushaltswirtschaftlichen Tätigkeit der Gemeinde.  
 
Unter Beachtung des gemeindlichen Bruttoprinzips sind in der Ergebnisrechnung die Ressourcen als Jahres-
summen für sämtliche Ertrags- und Aufwandsarten nach Arten auszuweisen (vgl. § 11 GemHVO NRW). Der 
Ergebnisrechnung kommt damit im Rahmen der gemeindlichen Buchhaltung die Aufgabe zu, ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln. Sie soll auch dazu beitra-
gen, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche wirtschaftliche Lage der Gemeinde zu erhalten.  
 
 
1.1.2 Die Zahlungsabwicklung 
 
Durch die Vorschrift wird ausdrücklich bestimmt, dass die Finanzbuchhaltung die Zahlungsabwicklung der Ge-
meinde zu erledigen hat. Die gemeindliche Zahlungsabwicklung hat i.d.R. die Aufgaben zu erfüllen, die vom Bür-
germeister in einer örtlichen Dienstanweisung bestimmt worden sind (vgl. § 31 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO 
NRW). In dieser Dienstanweisung sollen auch die Aufgaben benannt werden, die der gemeindlichen Zahlungs-
abwicklung zugeordnet wurden (vgl. § 30 GemHVO NRW). Zu solchen Aufgaben gehören u.a. die Annahme von 
Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen, die Erfassung der Zahlungs- (Geld-) ströme, getrennt nach 
eigenem und fremdem Zahlungsverkehr, die Verwaltung der Finanzmittel, die Aufbewahrung, Beförderung und 
Entgegennahme von Zahlungsmitteln und die Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel. 
 
Die Aufgaben der Zahlungsabwicklung können in der Dienstanweisung örtlich näher bestimmt werden. Es ist 
dabei festzulegen, in welchem Umfang ggf. ein dezentraler Zahlungsverkehr stattfinden soll, z. B. die Annahme 
von Einzahlungen, die Auszahlungen aus Handvorschüssen. Es sind dabei auch jeweils die Verantwortlichkeiten 
festzulegen. Die örtlichen Regelungen müssen aber auch die Behandlung fremder Finanzmittel festlegen. Es 
bietet sich in diesem Zusammenhang an, dem Bereich „Zahlungsabwicklung“ auch die sichere Verwahrung und 
Verwaltung von Wertgegenständen zu übertragen (vgl. § 31 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO NRW).  
 
Die gemeindliche Zahlungsabwicklung muss bei der Erfassung der Zahlungsströme auch die Vorgaben für die 
gemeindliche Finanzrechnung beachten. Die Finanzrechnung hat sämtliche Zahlungsströme der Gemeinde zeit-
raumbezogen abzubilden, aufgeteilt auf die Bereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit 
und der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde. Dabei wird auch die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes 
der Gemeinde aufgezeigt. Die Zuordnung auf die Teilrechnungen richtet sich dabei im Einzelfall auch nach der 
produktorientierten haushaltswirtschaftlichen Tätigkeit der Gemeinde.  
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Unter Beachtung des gemeindlichen Bruttoprinzips sind in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für sämtliche 
Einzahlungs- und Auszahlungsarten als Jahressummen auszuweisen, um die tatsächlichen haushaltsmäßigen 
Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr nach Arten aufzuzeigen (vgl. § 11 GemHVO NRW). Der Fi-
nanzrechnung kommt damit im Rahmen der gemeindlichen Zahlungsabwicklung die Aufgabe zu, ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln.  
 
 
1.2 Zu Satz 2  (Beschaffenheit der Buchführung): 
 
1.2.1 Die Erfassung der Geschäftsvorfälle der Gemeinde 
 
Die Finanzbuchhaltung der Gemeinde muss die Entwicklung und den Stand des gemeindlichen Vermögens und 
der Schulden (Bilanz) und der Ertragslage (Ergebnisrechnung) sowie der Finanzlage (Finanzrechnung) über ein 
„geschlossenes“ Kontensystem unter Einbeziehung des Systems der doppelten Buchführung ermöglichen. Auf-
grund einer vollständigen Erfassung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle kann die Gemeinde ihren Jahresab-
schluss erstellen und ein Bild ihrer wirtschaftlichen Lage vermitteln.  
 
Es ist dabei sachgerecht und angemessen, dass die Geschäftsvorfälle der Gemeinde ausdrücklich unter Anwen-
dung der GoB zu buchen und der Jahresabschluss unter Beachtung dieser Vorgabe aufzustellen ist (vgl. § 95 
Absatz 1 GO NRW und § 27 Absatz 1 GemHVO NRW). Es soll damit gewährleistet werden, dass innerhalb einer 
angemessenen Zeit nach Ablauf des Haushaltsjahres ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde, 
bezogen auf den jährlichen Abschlussstichtag, gegeben werden kann.  
 
 
1.2.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
 
1.2.2.1 Das Regelsystem der Grundsätze 
 
Im kaufmännischen Rechnungswesen und den handelsrechtlichen Vorschriften über die Buchführung und den 
Jahresabschluss ist ein Entscheidungsspielraum für die Bilanzierenden geblieben, aus dem heraus durch Ausle-
gungen und Interpretationen die gesetzesergänzenden „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)“ ent-
wickelt worden sind. Diese Grundsätze sind als zu beachtende Regeln anerkannt. Dadurch soll eine den gesetzli-
chen Zwecken entsprechende Buchführung vorgenommen und ein Jahresabschluss aufgestellt werden. Außer-
dem stellen die Grundsätze auch Beurteilungsmaßstäbe für die Entscheidung dar, ob die Buchführung und der 
Jahresabschluss sowie der Gesamtabschluss ordnungsgemäß sind bzw. ob diese formell und materiell den ge-
setzlichen Anforderungen entsprechen.  
 
Allgemein lässt sich feststellen, dass als GoB jedes Verfahren und jede Methode anzuerkennen ist, die dazu 
führen, dass gesetzliche Regelungen ihrem Sinn und Zweck entsprechend im Einzelfall angewandt werden. Mit 
der Einordnung der GoB als unbestimmter Rechtsbegriff wird gewährleistet, dass auf neue Sachverhalte in der 
Praxis den gesetzlichen Anforderungen gemäß reagiert werden kann. Auf eine abschließende Regelung über die 
GoB hat der Gesetzgeber bewusst verzichtet, um die fortlaufende Entwicklung und Veränderung nicht zu beein-
trächtigen. Vielfach sind jedoch einzelne Grundsätze in die Rechtsvorschriften übernommen worden. Zudem 
sorgt die Auslegung der GoB durch Rechtsprechung und Literatur mittelbar für eine dynamische Anpassung des 
Rechts über das gemeindliche Rechnungswesen an die aktuellen nationalen und internationalen Entwicklungen. 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung werden dann weiterentwickelt, wenn aus neuen Sachverhalten 
heraus dafür ein Erfordernis besteht. 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht macht die GoB ebenfalls zur Grundlage der gemeindlichen Buchführung, weil 
die Rechtsvorschriften nicht alle bilanzierungsfähigen und bilanzierungspflichtigen Sachverhalte sowie die dazu 
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erforderlichen Abgrenzungen detailliert regeln können. Sofern haushaltsrechtliche Regelungen bestehen, gehen 
diese den GoB jedoch vor. Die GoB sind dabei ein gesetzlich verankertes Regelungssystem, das daher nicht 
über dem gemeindlichen Haushaltsrecht steht. Die Grundsätze als unbestimmte Rechtsbegriffe werden dabei im 
Rahmen der gesetzlichen Regelungen und unter Beachtung von Sinn und Zweck des Gesetzes oder einzelner 
Vorschriften weiter entwickelt. Zur Auslegung sind i.d.R. die juristischen Auslegungskriterien heranzuziehen.  
 
Die GoB sollen sicherstellen, dass ein sachverständiger Dritter sich in einer angemessenen Zeit einen Überblick 
über die Aufzeichnung von gemeindlichen Geschäftsvorfällen und die Aufzeichnung von Vermögens- und Schul-
denpositionen verschaffen kann und Manipulationsmöglichkeiten verhindert werden. Dem Dritten muss dabei ein 
qualifizierter Einblick in die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde möglich sein. Es ist 
dazu jedoch nicht festgelegt worden, welches Maß an Sachverstand erforderlich sein muss, um die gemeindliche 
Tätigkeit im jeweils betroffenen Produkt- bzw. Aufgabenbereich beurteilen und nachvollziehen zu können.  
 
Allgemein wird davon auszugehen sein, dass ein sachverständiger Dritter ausreichende Kenntnisse über die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft bzw. das Rechnungswesen der Gemeinde besitzen muss, damit er die Ausfüh-
rung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und deren Ergebnis im gemeindlichen Jahresabschluss sowie im 
Gesamtabschluss der Gemeinde verstehen und beurteilen kann. Dabei ist von den vorhandenen örtlichen Gege-
benheiten auszugehen, z. B. von der Größe der Gemeinde, der Größe und Komplexität der gemeindlichen Buch-
führung einschließlich der Art der örtlichen DV-Buchführung. 
 
 
1.2.2.2 Die Inhalte der Grundsätze 
 
Die GoB sind Regeln, nach denen im NKF zu verfahren ist, damit eine dem Zweck des gemeindlichen Haushalts-
rechts entsprechende Buchführung durch die Gemeinden vorgenommen und ein gemeindlicher Jahresabschluss 
sowie ein gemeindlicher Gesamtabschluss aufgestellt werden können (vgl. § 27 Absatz 1 GemHVO NRW und § 
95 Absatz 1 sowie § 116 Absatz 1 GO NRW). Die GoB sind daher ein haushaltsrechtlich verankertes Regelsys-
tem. Sie können sich als unbestimmte Rechtsbegriffe nur im Rahmen der gesetzlichen Regelungen und unter 
Beachtung von Sinn und Zweck des Gesetzes oder einzelner Vorschriften weiter entwickeln.  
 
Die GoB bedeuten jedoch keine Gesetzeslücke, sondern einen gewünschten und wichtigen Verweis auf nicht 
gesetzliche Normen und Erkenntnisse. Vielfach sind deshalb gewichtige Inhalte der GoB als gesetzliche Rege-
lungen erlassen worden (gesetzlich bestimmte Grundsätze). Außerdem werden die GoB als Beurteilungsmaßstä-
be für die Entscheidung benötigt, ob die Buchführung und der Jahresabschluss sowie der Gesamtabschluss der 
Gemeinde ordnungsgemäß sind, denn diese müssen sowohl formell als auch materiell den haushaltsrechtlichen 
Anforderungen entsprechen. Die GoB im engeren Sinne stehen daher unmittelbar im Zusammenhang mit der 
Erfassung der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde. Fol-
gende Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gelten für die Gemeinden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 

 
 

GRUNDSÄTZE 
 

INHALTE 

Grundsatz  
der Vollständigkeit 

 
In der Buchführung sind alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermö-
gens- und Schuldenlage vollständig, richtig, zeitgerecht und geord-
net zu erfassen und zu dokumentieren. Daraus folgt das Erfordernis 
des systematischen Aufbaus der Buchführung unter Aufstellung 
eines Kontenplans, das Prinzip der vollständigen und verständli-
chen Aufzeichnung sowie das Belegprinzip, d.h. die Grundlage für 
die Richtigkeit der Buchung bildet den Buchungsbeleg mit der 
Festlegung „Keine Buchung ohne Beleg.“ Dazu zählt auch die 
Einhaltung der vorgesehenen Aufbewahrungsfristen.  
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 

 
 

GRUNDSÄTZE 
 

INHALTE 

Grundsatz  
der Richtigkeit  

und Willkürfreiheit 

 
Die Aufzeichnungen über die Geschäftsvorfälle durch die Gemeinde 
müssen die Realität möglichst genau abbilden, sodass die Informa-
tionen daraus begründbar und nachvollziehbar sowie objektiv richtig 
und willkürfrei sind. Sie müssen sich in ihren Aussagen mit den 
zugrunde liegenden Dokumenten decken und der Buchführungs-
pflichtige bestätigen kann, dass die Buchführung eine getreue 
Dokumentation seiner Geschäftsvorfälle nach den rechtlichen 
Bestimmungen und den GoB erfolgt.  
 

 
 

Grundsatz  
der Verständlichkeit 

 
 
Die Informationen des Rechnungswesens sind für den Rat und die 
Bürger als Öffentlichkeit so aufzubereiten und verfügbar zu ma-
chen, dass die wesentlichen Informationen über die Vermögens- 
und Schuldenlage klar ersichtlich und verständlich sind.  
 

Grundsatz  
der Aktualität 

 
Es ist ein enger zeitlicher Bezug zwischen dem Zeitraum, über den 
Rechenschaft gegeben wird, und der Veröffentlichung der Rechen-
schaft herzustellen. 
 

 
Grundsatz  

der Relevanz 

 
Das Rechnungswesen muss die Informationen bieten, die zur 
Rechenschaft notwendig sind, sich jedoch im Hinblick auf die Wirt-
schaftlichkeit und Verständlichkeit auf die relevanten Daten be-
schränken. Dabei soll der Aufwand der Informationsbeschaffung in 
einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen der Informationsbe-
reitstellung stehen. 
 

Grundsatz 
der Stetigkeit 

 
Die Grundlagen des Rechnungswesens, insbesondere die Metho-
den für Ansatz und Bewertung des Vermögens, sollen in der Regel 
unverändert bleiben, sodass eine Stetigkeit im Zeitablauf erreicht 
wird. Notwendige Anpassungen sind besonders kenntlich zu ma-
chen. 
 
 

 
Grundsatz  

des Nachweises 
der Recht- und 

Ordnungsmäßigkeit 
 

Im Jahresabschluss ist über die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der 
Haushaltswirtschaft Rechenschaft abzulegen. 

Abbildung 156 „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)“ 
 
Durch die GoB wird der Gemeinde jedoch kein bestimmtes Buchführungssystem vorgeschrieben. Vielmehr ent-
spricht ein gemeindliches Buchführungssystem dann den GoB, wenn es so beschaffen ist, dass es einen Über-
blick über die Geschäftsvorfälle und die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermit-
teln kann. Die gemeindlichen Geschäftsvorfälle müssen sich dabei in ihrer Entstehung und sachlichen Zuordnung 
bzw. Abwicklung nachverfolgen lassen. Sofern sich aus den Rahmengrundsätzen ggf. Zielkonflikte für ergeben 
können, ist es bei der örtlichen Ausgestaltung des Rechnungswesens notwendig, bei konkurrierenden Sachver-
halten eine Abwägung vorzunehmen.  
 
 
1.2.3 Der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit 
 
Im Zusammenhang mit den gesetzlich bestimmten Grundsätzen und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung ist der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit als allgemeiner Grundsatz für das Handeln der Ge-
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meinde gesetzlich bestimmt worden (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). Dieser Grundsatz wird zudem noch 
durch die weitere allgemeine Vorgabe ergänzt "Die Gemeinde hat ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwal-
ten hat, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben“ (vgl. § 10 Satz 1 GO NRW). Diese Bestimmungen beinhal-
ten das Konzept der Generationengerechtigkeit. Die Gemeinde muss hinsichtlich ihrer Aufgabenerfüllung und 
besonders haushaltswirtschaftlich in Verantwortung für die künftigen Generationen handeln (vgl. Abbildung). 
 

 
Intergenerative Gerechtigkeit 

 
 

Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit 
 

 
§ 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW 

Abbildung 157 „Intergenerative Gerechtigkeit“ 
 
Es gilt dabei für die Gemeinde zu beurteilen, in welchem Umfang künftige Generationen von den Auswirkungen 
gegenwärtiger gemeindlicher Haushaltspolitik betroffen sind und welche Leistungskraft der Gemeinde künftig 
noch vorhanden sein wird. Der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit erfordert daher u.a. die zeitliche 
Verteilung von Nutzen und Lasten im gemeindlichen Bereich sowie die Tragfähigkeit der gemeindlichen Finanzen 
auch für die Zukunft. Die Gemeinde muss deshalb bei ihrer Haushaltsplanung und Haushaltsausführung unter 
Beachtung der übrigen gemeindlichen Haushaltsgrundsätze immer im Blick haben, auch ausreichende Hand-
lungsmöglichkeiten für die künftigen Generationen zu erhalten. Der Grundsatz beinhaltet aber auch, dass die 
Gemeinde keine rücksichtslose Inanspruchnahme der Abgabepflichtigen vornehmen darf. 
 
 
1.2.4 Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze 
 
Die wichtigsten haushaltswirtschaftlichen Grundsätze für die Gemeinde sind in vielen Vorschriften der Gemeinde-
ordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung konkretisiert worden. Die in diesen Vorschriften enthaltenen 
Grundsätze zur gemeindlichen Buchführung, zur gemeindlichen Bilanz (Jahresabschluss) und dem gemeindli-
chen Gesamtabschluss werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze 

 
 

BEZEICHNUNG 
 

VORSCHRIFTEN 
 

GRUNDSÄTZE ZUR GEMEINDLICHEN BUCHFÜHRUNG  
 

Grundsatz der Klarheit 
 

§ 27 Absatz 1, § 41 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Richtigkeit 

 
§ 27 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Buchführungswahrheit 

 
§ 27 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Übersichtlichkeit 

 
 
§ 27 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Aktualität 

 

 
§ 96, § 116 GO NRW, § 27 Absatz 2 
GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Verständlichkeit 

 
§ 27 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Vollständigkeit 

 
§ 91 Absatz 1 GO NRW, § 27 Absatz 1 
und 2, § 41 Absatz 1 GemHVO NRW 
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Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze 

 
 

BEZEICHNUNG 
 

VORSCHRIFTEN 
 

Belegprinzip 
 

§ 27 Absatz 3 GemHVO NRW 

 
GRUNDSÄTZE ZUR GEMEINDLICHEN BILANZ (Jahresabschluss) 

 
Aktivierungsgrundsatz 

 
§ 41 Absatz 1 GemHVO NRW 

 
Passivierungsgrundsatz 

 
§ 41 Absatz 1 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Stetigkeit 

 

§ 32 Absatz 1 Nummer 5, § 41 Absatz 5 
GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Bilanzidentität 
(formelle Bilanzkontinuität) 

 

§ 32 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO 
NRW 

 
Grundsatz der Bilanzierungswahrheit 

 
§ 95, § 116 GO NRW 

 
Stichtagsprinzip 

 
§ 95 Absatz 1, § 116 Absatz 1 GO NRW 

 
Grundsatz der Bilanzidentität 

 
§ 32 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO 
NRW 

 
Grundsatz der Einzelbewertung 

 
§ 32 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO 
NRW 

 
Grundsatz der Vorsicht 

 

§ 91 Absatz 2 GO NRW, § 32 Absatz 1 
Nummer 3, § 35 Absatz 7 GemHVO 
NRW 

 
Grundsatz der Periodenabgrenzung 

 

§ 32 Absatz 1 Nummer 4 GemHVO 
NRW 

 
Grundsatz der Bewertungsstetigkeit 

 (materielle Bilanzkontinuität) 
 

 
§ 32 Absatz 1 Nummer 5 GemHVO 
NRW 

 
Anschaffungswertprinzip 

 
§ 91 Absatz 2 GO NRW 

 
Grundsatz des Saldierungsverbots 

 
§ 41 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Grundsatz des Nachweises 

 der Recht- und Ordnungsmäßigkeit 
 

§ 95 Absatz 1 GO NRW 

 
GRUNDSÄTZE ZUM GEMEINDLICHEN GESAMTABSCHLUSS 

 
Grundsatz der Fiktion der rechtlichen Einheit 

 
§ 116 Absatz 2 GO NRW 

 
Grundsatz der Einheitlichkeit des Ausweises 

 
§ 49 Absatz 3 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Vollständigkeit 
des Konsolidierungskreises 

 
§ 116 Absatz 2 GO NRW 

 
Grundsatz der Eliminierung  

„konzerninterner“ Beziehungen 
§ 50 GemHVO NRW i.V.m. § 303 HGB 
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Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze 

 
 

BEZEICHNUNG 
 

VORSCHRIFTEN 
 
 

Grundsatz der Wesentlichkeit 
 

§ 116 Absatz 3 GO NRW 

Abbildung 158 „Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze“ 
 
 
1.2.5 Weitere wichtige Grundsätze 
 
Neben den GoB, die sich auf die laufende Buchführung beziehen und die Art der Erfassung und Darstellung der 
Geschäftsvorfälle sowie deren Schutz vor Verlust und Verfälschung regeln, sind weitere wichtige Grundsätze 
entwickelt worden. Jeder dieser Grundsätze soll sicherstellen, dass ein sachverständiger Dritter sich in einer 
angemessenen Zeit einen Überblick über die Aufzeichnung von Buchungsvorfällen und die Aufzeichnung von 
Vermögens- und Schuldenpositionen der Gemeinde verschaffen kann. Es soll dem Dritten aber auch ein qualifi-
zierter Einblick in die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz- (gesamt) lage der Gemeinde möglich sein 
(vgl. Abbildung). 
 

 
Weitere wichtige Grundsätze 

 
 

GRUNDSÄTZE 
 

INHALTE 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

DV-gestützter  
Buchführungssysteme (GoBS) 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sollen sicherzustellen, 
dass die Buchungen und sonstigen Aufzeichnungen vollständig, richtig, 
zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden, wenn die Buchführung 
mithilfe automatisierter Datenverarbeitung erfolgt (vgl. § 27 Absatz 5 
GemHVO NRW). 
 

 
Grundsätze 

ordnungsmäßiger 
Inventur (GoI) 

 
Die Grundsätze beziehen sich auf die Erstellung des Inventars und 
sollen sicherstellen, dass in der Inventur eine vollständige Erfassung des 
Vermögens und der Schulden erfolgt (vgl. § 91 GO NRW i.V.m. §§ 28 
und 29 GemHVO NRW). 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Bilanzierung (GoBi) 

 
Die Grundsätze der Aktivierung, Passivierung und Bewertung werden 
weiter detailliert. Dazu gehören auch die Grundsätze für die Bilanzglie-
derung (vgl. z.B. §§ 41 bis 43 GemHVO NRW). 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Lageberichterstattung (GoL) 

 
Die Grundsätze spezifizieren die Anforderungen für die durch den Lage-
bericht vorzunehmende Informationsvermittlung (vgl. § 48 GemHVO 
NRW). 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfungen (GoA) 

 
Die Grundsätze finden hinsichtlich der jährlichen Abschlussprüfung 
Anwendung. Diese beinhalten u.a. Festlegungen zu den Prüfungshand-
lungen. Außerdem bestehen noch weitere Ergänzungen dieser Grunds-
ätze durch die „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei 
Abschlussprüfungen“ sowie die „Grundsätze für die ordnungsmäßige 
Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen“. 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Konzernrechnungslegung (GoK) 

 
Die Grundsätze finden bei der Aufstellung des gemeindlichen Gesamt-
abschlusses Anwendung (vgl. § 116 GO NRW). 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

 
Die Grundsätze sind für die pflichtgemäße Risikoüberwachung entwi-
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Weitere wichtige Grundsätze 

 
 

GRUNDSÄTZE 
 

INHALTE 
Risikoüberwachung (GoR) ckelt worden. Sie beinhalten die allgemeinen Handlungsvorgaben bzw. 

Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung eines Risikoüberwachungs-
systems.     
 

Abbildung 159 „Weitere wichtige Grundsätze“ 
 
Die Rechtsprechung und Literatur sowie der Austausch unter den Ländern und mit den Kommunen sorgen mittel-
bar für eine dynamische Anpassung des gemeindlichen Haushaltsrechts an die aktuellen Entwicklungen auf 
staatlicher und internationaler Ebene.  
 
 
1.2.6 Die sachgerechte Anwendung der Grundsätze 
 
Die sachgerechte Anwendung der GoB unter Beachtung ihrer qualitativen Merkmale führt grundsätzlich zu einer 
wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. Sofern 
sich die örtlichen Entscheidungen der Gemeinde an diesen Grundsätzen orientieren, entstehen relevante, ver-
lässliche und verständliche Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde. Um diese Ziele zu errei-
chen, ist u.a. die Gliederung der gemeindlichen Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung näher 
bestimmt worden (vgl. §§ 38, 39 und 41 GemHVO NRW). Die Bewertungsvorschriften in den §§ 32 bis 36, 42 und 
43 GemHVO NRW prägen dabei das Vorsichtsprinzip weiter aus.  
 
Auf eine abschließende Regelung über die GoB hat der Gesetzgeber bewusst verzichtet, um die fortlaufende 
Entwicklung und Veränderung dieser Grundsätze nicht zu beeinträchtigen. Ausgehend vom allgemeinen Schutz-
zweck des gemeindlichen Haushaltsrechts finden die für das kaufmännische Rechnungswesen anerkannten Ziele 
„Dokumentation“, „Rechenschaft“ und „Kapitalerhaltung“ auch durch die Gemeinde eine entsprechende Anwen-
dung. Zur Auslegung der GOB sind dabei i.d.R. die juristischen Auslegungskriterien heranzuziehen. Mit der Ver-
wendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der GoB wird dabei gewährleistet, dass auf neue Sachverhalte in der 
Praxis den gesetzlichen Anforderungen gemäß reagiert werden kann.  
 
Im gemeindlichen Bereich besteht eine klassische Stellvertreterbeziehung, die sich auf das gemeindliche Haus-
haltsrecht auswirkt. Die Gemeinde verwaltet wie ein Beauftragter das Vermögen ihrer Bürger treuhänderisch. 
Daraus lassen sich die Rahmengrundsätze ableiten, die für die Erfassung und Darstellung der gemeindlichen 
Geschäftsvorfälle sowie deren Sicherung gegen Verlust und Verfälschung gelten und somit die materielle und 
formelle Ordnungsmäßigkeit der Buchführung sichern. Außerdem sind die wichtigen GoB durch das Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetz nicht grundsätzlich verändert worden, z. B. das Realisationsprinzip, sodass die 
GoB von der Gemeinde weiterhin unverändert anzuwenden sind.  
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Ordnungsmäßigkeit der Zahlungsabwicklung): 
 
Die gesetzliche Vorgabe einer Trennung zwischen den Aufgaben „Buchen der gemeindlichen Geschäftsvorfälle“ 
und „Abwicklung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs“ in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde entspricht den 
Grundsätzen des öffentlichen Haushaltsrechts und muss sich daher auch im gemeindlichen Haushaltsrecht wie-
derfinden. Die Trennung stellt eine Mindestbeachtung der Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips bei der Abwicklung 
von gemeindlichen Geschäftsvorfällen dar.  
 
Die Einhaltung dieser Vorgabe muss von der Gemeinde durch eine aufgabenbezogene Teilung ihrer Finanzbuch-
haltung in die beiden Verantwortungsbereiche "Buchhaltung" und "Zahlungsabwicklung" gewährleistet werden. 
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Wegen der besonderen Bedeutung des Zahlungsverkehrs für die Gemeinde und unter Berücksichtigung von 
Sicherheitsaspekten ist es dabei geboten, in der Vorschrift ausdrücklich zu bestimmen, dass die Zahlungsabwick-
lung der Gemeinde ordnungsgemäß und sicher zu erledigen ist. Die nähere Ausgestaltung dieser allgemeinen 
Vorgabe obliegt der Gemeinde im Rahmen ihrer Selbstverwaltung. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Verantwortlichkeiten für die Finanzbuchhaltung): 
 
2.1 Die Bestellung eines Verantwortlichen und eines Stellvertreters 
 
2.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde hat, wenn sie ihre Finanzbuchhaltung nicht nach § 94 GO NRW durch eine Stelle außerhalb der 
Gemeindeverwaltung besorgen lässt, dafür einen Verantwortlichen und einen Stellvertreter zu bestellen. Es sind 
durch das gemeindliche Haushaltsrecht jedoch keine fachlichen Anforderungen für den Verantwortlichen der 
gemeindlichen Finanzbuchhaltung und seinen Stellvertreter bestimmt worden. Die Bestellung wird i.d.R. vom 
Bürgermeister als Verantwortlichen für die gemeindliche Verwaltung vorgenommen, denn gehört zur Sicherstel-
lung einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung der Gemeinde. Sie ist nicht, wie bei der Leitung und den Prü-
fern der örtlichen Rechnungsprüfung, dem Rat der Gemeinde vorbehalten.  
 
 
2.1.2 Kein Verzicht auf die Gesamtverantwortung 
 
Der Verantwortliche der gemeindlichen Finanzbuchhaltung hat dabei, unabhängig vom organisatorischen Aufbau 
der gemeindlichen Finanzbuchhaltung, eine fachliche Gesamtverantwortung aus der Erledigung der gesetzlich 
bestimmten Aufgaben sowie aus Fach- und Sicherheitsgesichtspunkten heraus. Auch bei einer dezentralen Erle-
digung der Aufgaben der gemeindlichen Finanzbuchhaltung muss es eine fachliche Gesamtverantwortung in 
einer Hand geben. Die Einführung einer Dezentralisierung stellt keinen Anlass da, von einer Gesamtverantwor-
tung abzusehen oder diese aufzugeben. Die fachliche Gesamtverantwortung in einer Hand muss auch dann 
bestehen bleiben, wenn die Gemeinde ihre Finanzbuchhaltung ganz oder zum Teil von einer Stelle außerhalb der 
Gemeindeverwaltung besorgen lässt. Nicht wegen dieser Gegebenheiten ist die gesetzliche Vorgabe der Bestel-
lung eines Verantwortlichen durch die Gemeinde notwendig und sachgerecht.  
 
 
2.1.3 Verantwortlichkeiten und Verwandtschaftsverbot 
 
Der bestellte Verantwortliche und sein Stellvertreter tragen die Verantwortung für die beiden Aufgabenbereiche 
„Buchführung“ und „Zahlungsabwicklung“ der gemeindlichen Finanzbuchhaltung, sofern in der gemeindlichen 
Verwaltung diese beiden Aufgabenbereiche nicht organisatorisch eigenständig geführt werden. Durch ihre Ver-
antwortlichkeiten für die gemeindliche Zahlungsabwicklung unterliegen sie dabei dem Verwandtschaftsverbot 
zwischen bestimmten Beschäftigten in der gemeindlichen Verwaltung. 
 
Dieses Verwandtschaftsverbot ist unter Sicherheitsgesichtspunkten erlassen worden. Bei diesem Verbot ist zu 
beachten, dass es nicht nur bei einer Verbindung durch eine Ehe gilt, sondern auch bei denjenigen Personen 
Anwendung findet, die durch eine Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz verbunden sind. 
Durch diese Erweiterung wird den Regelungen des Gesetzes über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (Le-
benspartnerschaftsgesetz - LPartG) Rechnung getragen. Das Verbot in der Vorschrift soll insgesamt gesehen 
mögliche Interessenkonflikte durch persönliche Bindungen zwischen den gemeindlichen Beschäftigten von vorn-
herein ausschließen. 
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2.2 Die Bestellung eines Verantwortlicher für die Zahlungsabwicklung 
 
In der Gemeinde ist es von der organisatorischen und aufgabenbezogenen Gestaltung der Finanzbuchhaltung 
abhängig, ob neben dem Verantwortlichen für die Finanzbuchhaltung und seinem Stellvertreter zu bestellen ist. 
Die zusätzliche Bestellung eines Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung ist nicht erforderlich, wenn nicht 
bereits der Stellvertreter für die gemeindliche Zahlungsabwicklung zuständig ist. Die besondere Bestellung eines 
Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung beruht darauf, dass unter Sicherheitsgesichtspunkten ein Verwandt-
schaftsverbot zwischen bestimmten Beschäftigten in der gemeindlichen Verwaltung zu beachten ist.  
 
Bei einer organisatorischen Trennung von Buchführung und Zahlungsabwicklung und einer Eigenständigkeit der 
gemeindlichen Zahlungsabwicklung innerhalb der gemeindlichen Verwaltung unterliegen nur der Verantwortliche 
für den gesonderten Aufgabenbereich „Zahlungsabwicklung“ und sein Stellvertreter dem gesetzlichen Verwandt-
schaftsverbot nach dieser Vorschrift. Gleichwohl muss auch bei einer solchen Gestaltung der Finanzbuchhaltung 
eine Gesamtverantwortung in der Gemeinde bestehen, um wegen der selbst geschaffenen Aufgabentrennung ein 
Ineinandergreifen der Abwicklung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle und die daraus entstehenden Abschlüsse 
der Gemeinde zu sichern. 
  
 
2.3 Verantwortung bei einer Aufgabenerledigung durch Dritte 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht ermöglicht es, dass die Gemeinde ihre Finanzbuchhaltung durch Stellen au-
ßerhalb der gemeindlichen Verwaltung erledigen lassen kann (vgl. § 94 GO NRW). Dabei kommt es nicht auf die 
Rechtsform der beauftragten Stelle, sondern nur auf die Rechtsform der Übertragung an. Es ist deshalb zu unter-
scheiden, ob die Übertragung der Besorgung der Finanzbuchhaltung nach öffentlichem Recht oder nach den 
Gestaltungsmöglichkeiten des Privatrechts von der Gemeinde vorgenommen wird.  
 
Mit der Erledigung der gemeindlichen Finanzbuchhaltung oder Teilen davon sollen zudem nur Stellen beauftragt 
werden, die eine Gewähr für deren ordnungsgemäße Abwicklung bieten und diese Aufgabe wirtschaftlicher und 
zweckmäßiger erledigt werden kann. Die gemeindliche Aufgabenerfüllung darf dadurch aber nicht beeinträchtigt 
werden. Die Rechte und Pflichten der Gemeinde als Aufgabenträgerin für die Durchführung ihrer Finanzbuchhal-
tung bleiben dabei aber unberührt. Sie ist auch bei einer Aufgabenübertragung an Dritte weiterhin für die ord-
nungsgemäße Erledigung dieser Aufgabe verantwortlich und muss sich in ihrem Verhältnis zu den Bürgerinnen 
und Bürgern das Handeln der beauftragten Stelle als ihr eigenes Handeln anrechnen lassen.  
 
Aus der Funktion der Finanzbuchhaltung ergibt sich, dass die ordnungsgemäße Erledigung nur angenommen 
werden kann, wenn die Funktion der Finanzbuchhaltung im doppischen Rechnungswesen der Gemeinde auch 
bei der Übertragung auf Dritte in vollem Umfang erhalten bleibt. Beim Vorliegen dieser Tatbestände kann die 
Gemeinde auf die förmliche Bestellung eines Verantwortlichen und eines Stellvertreters für ihre Finanzbuchhal-
tung verzichten. Gleichwohl bedarf es einer zuständigen Organisationseinheit in der gemeindlichen Verwaltung, 
von der aus die Ergebnisse aus der Geschäftstätigkeit des Dritten in die Aufstellung des gemeindlichen Jahres-
abschlusses und ggf. des Gesamtabschlusses der Gemeinde eingebracht werden.  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Dezentrale Aufgabenerledigung): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Dezentrale Finanzbuchhaltung): 
 
3.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Im Rahmen der Bestimmungen zur örtlichen Finanzbuchhaltung ist ausgehend davon, dass für die Gemeinde 
eine dezentrale Buchführung und Zahlungsabwicklung zweckmäßig sein kann, auch die dezentrale Erledigung 
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der Aufgaben der gemeindlichen Finanzbuchhaltung zugelassen worden. Es wurde deshalb auf die gesetzliche 
Vorgabe einer zentralen Finanzbuchhaltung verzichtet und ihre aufgabenbezogene Gestaltung der gemeindlichen 
Finanzbuchhaltung in die Verantwortung der Gemeinde gelegt.  
 
Die dazu getroffene Regelung stellt ausdrücklich klar, dass die gemeindliche Finanzbuchhaltung nicht immer 
zentral, sondern durch eine eigenverantwortlich getroffene Entscheidung der Gemeinde für funktional begrenzte 
Aufgabenbereiche auch durch mehrere Stellen der Verwaltung erfolgen kann, wenn die ordnungsgemäße Erledi-
gung gesichert ist. Eine funktionale Abgrenzung wird in der Praxis vielfach für bestimmte Fachbereiche vorge-
nommen, bei denen es zweckmäßig ist, neben der Haushaltsbewirtschaftung auch die Zahlungsabwicklung zu 
erledigen, z. B. über gemeindeeigene Bankkonten.  
 
Bei einer Dezentralisierung der Finanzbuchhaltung muss zudem eine zentrale Stelle in der gemeindlichen Verwal-
tung bestehen, bei der die Gesamtverantwortung für die Aufgabenerledigung der gemeindlichen Finanzbuchhal-
tung weiterhin liegt. Von dieser Stelle sollten auch die Ergebnisse aus den dezentralen Stellen zu einem Gesamt-
ergebnis zusammengeführt werden. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der dezentralen Ressourcenverant-
wortung in der gemeindlichen Verwaltung muss dabei vor Ort geklärt werden, ob die dezentralen Stellen neben 
der haushaltsmäßigen Bewirtschaftung auch das Buchungsgeschäft (vollständig oder teilweise) und ggf. auch die 
Zahlungsabwicklung mit übernehmen sollen. Die Vorschrift sieht daher bei der Gewährleistung der Prüfung bei 
einer Dezentralisierung der gemeindlichen Finanzbuchhaltung vor, dass dann auch eine Überwachung und Kon-
trolle unerlässlich ist. 
 
 
3.1.2 Örtliche Entscheidungen 
 
Die dezentrale Aufgabenerledigung der gemeindlichen Finanzbuchhaltung kann sich auch auf die Abwicklung des 
Buchungsgeschäftes beschränken. Die betreffenden dezentralen Stellen der gemeindlichen Verwaltung haben 
dann zusätzlich zu ihrer haushaltsmäßigen Bewirtschaftungsbefugnis z. B. eine „Vorbuchung“ vornehmen, so-
dass jeder Geschäftsvorfall noch originär in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde zu erfassen ist. Es kann aber 
auch von der Gemeinde festgelegt werden, dass jeder gemeindliche Geschäftsvorfall in der dezentralen Einheit 
zu buchen und nach einem vorher bestimmten Zeitraum das jeweilige Ergebnis in die „originäre“ Finanzbuchhal-
tung der Gemeinde übernommen werden soll, z. B. zum Ende eines Quartals. Diese Gestaltung der gemeindli-
chen Buchführung ist dabei nicht von der Umsetzung der dezentralen Ressourcenverantwortung abhängig. Sie ist 
möglich, ohne dass die dezentrale Stelle ggf. auch noch die Zahlungsabwicklung übernimmt.  
 
Durch die Vorschrift wird es aber auch ermöglicht, die Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung dezentral 
abzuwickeln, z. B. über gesonderte Girokonten der Gemeinde. In der Praxis hat es sich dabei bewährt, die Ab-
wicklung, insbesondere aber die Geldversorgung, nach dem Prinzip der „Abwicklung von Vorschüssen“ auszuge-
stalten. So kann regelmäßig von der Leitung der Finanzbuchhaltung überwacht werden, ob auch sämtliche haus-
haltsrechtlichen Anforderungen einschließlich der Verantwortlichkeiten eingehalten werden, z. B. Unterschriftsbe-
fugnisse. Die einzurichtenden Girokonten sind dabei als Konten der Gemeinde mit den entsprechenden Zugriffs-
rechten und sollten regelmäßig unterjährig abgerechnet werden.  
 
Die Geldversorgung dieser "dezentralen" Konten soll dabei entsprechend dem tatsächlichen Zahlungsbedarf in 
einer bestimmten Zeit und nicht nach den für das Haushaltsjahr geplanten Aufwendungen des betreffenden 
Fachbereichs erfolgen. Die Bereitstellung der Finanzmittel stellt dabei einen internen Vorgang der Gemeinde dar, 
der als Zahlungsvorgang erst dann die gemeindliche Finanzrechnung berührt, wenn Zahlungen an Dritte zu leis-
ten sind. Die Dezentralisierung der Zahlungsabwicklung fordert außerdem von der Gemeinde, die Geldversor-
gung in die örtliche Liquiditätsplanung einzubeziehen. Bei der Beurteilung einer Verstärkung der gemeindlichen 
Zahlungsmittel durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung soll die Gemeinde die Kontenguthaben 
mit in ihre Wirtschaftlichkeitsüberlegungen einbeziehen. 
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3.2 Zu Satz 2 (Verweis auf Absatz 2): 
 
Durch den Verweis auf Absatz 2 der Vorschrift soll sichergestellt werden, dass auch in den Fällen, in denen die 
Aufgaben der gemeindlichen Finanzbuchhaltung durch mehrere Stellen der Verwaltung für funktional begrenzte 
Aufgabenbereiche erledigt werden, durch den Bürgermeister auch entsprechend Verantwortliche bestellt werden. 
Die Gemeinde hat deshalb auch in den Fällen einer dezentral geführten Finanzbuchhaltung neben den jeweils 
dafür Verantwortlichen auch einen Verantwortlichen und einen Stellvertreter für ihre gesamte gemeindliche Fi-
nanzbuchhaltung zu bestellen.  
 
Die Gemeinde kann sich wie in den Fällen, in denen sie ihre Finanzbuchhaltung durch eine Stelle außerhalb der 
Gemeindeverwaltung besorgen lässt, und auch bei einer Dezentralisierung ihrer Finanzbuchhaltung innerhalb 
ihrer Verwaltung, nicht auf ihre Gesamtverantwortung für das gemeindliche Buchungsgeschäft und die gemeindli-
che Zahlungsabwicklung verzichten bzw. sich daraus entlassen. Diese Vorgabe besteht nicht allein deshalb, um 
für diese Bereiche die ordnungsgemäße Erledigung und die Prüfung zu gewährleisten. Es gebietet vielmehr die 
Pflicht zur Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung, dass z. B. eine aufgabenbezogene Gesamtver-
antwortung innerhalb der gemeindlichen Verwaltung bestehen bleibt, auch wenn der Bürgermeister die Gesamt-
verantwortung für das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde im Haushaltsjahr nicht aus der Hand ge-
ben kann (vgl. § 62 GO NRW). 
 
 
4. Zu Absatz 4 (Trennung von Entscheidung und Zahlungsabwicklung): 
 
4.1 Zu Satz 1 (Geltung des Grundsatzes bei der Zahlungsabwicklung): 
 
Nach der Vorschrift dürfen die Bediensteten der Gemeinde, die mit der Prüfung und Feststellung des Zahlungs-
anspruches und der Zahlungsverpflichtung beauftragt sind, keine gemeindliche Zahlungen abwickeln. Dieser 
gesetzliche Grundsatz stellt nicht nur eine Vorgabe für eine sachdienliche Gestaltung des gemeindlichen Verwal-
tungsablaufs bei der Abwicklung der Geschäftsvorfälle der Gemeinde dar. Er ist auch ein Ausdruck dafür, dass 
verpflichtende Erklärungen bzw. Zahlungen zulasten der Gemeinde im Alleingang eines gemeindlichen Beschäf-
tigten zu vermeiden sind.  
 
Die getroffene gesetzliche Regelung ist daher eine Ausprägung des Grundsatzes der Trennung von fachlicher 
Entscheidung und Durchführung der gemeindlichen Zahlungsabwicklung. Sie ist nicht erst mit dem NKF einge-
führt worden, sondern wegen ihrer Bedeutung nunmehr gesetzlich verankert worden. Es war auch aus Sicher-
heitsgesichtspunkten heraus erforderlich, ein solches Verbot in der Gemeindeordnung zu verankern. Das Gebot, 
das in der Praxis auch als „Vier-Augen-Prinzip“ bezeichnet wird, soll die Einhaltung der Trennung zwischen Be-
wirtschaftung der gemeindlichen Haushaltsmittel und der Zahlungsabwicklung der Gemeinde gewährleisten. 
Außerdem wird durch diese Regelung auch erfasst, dass bestimmte Bedienstete nicht gleichzeitig die Stellung 
des Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung oder seines Stellvertreters innehaben können.  
 
 
4.2 Zu Satz 2 (Geltung des Grundsatzes bei der Rechnungsprüfung): 
 
Nach der Vorschrift dürfen die Bediensteten der Gemeinde, die mit Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 
beauftragt sind, keine gemeindliche Zahlungen abwickeln. Dieser gesetzliche Grundsatz stellt nicht nur eine Vor-
gabe für eine sachdienliche Gestaltung des gemeindlichen Verwaltungsablaufs bei der Abwicklung der Ge-
schäftsvorfälle der Gemeinde dar, sondern ist auch Ausdruck dafür, dass auch die Prüfer der örtlichen Rech-
nungsprüfung nicht über verpflichtende Erklärungen bzw. über Zahlungen zulasten der Gemeinde entscheiden 
sollen, wenn ihnen gleichzeitig die Prüfung des gemeindlichen Geschäftsvorfalls obliegt.  
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Der Grundsatz der Trennung von fachlicher Entscheidung bei der gemeindlichen Zahlungsabwicklung und der 
Durchführung der Rechnungsprüfung gilt wegen der Sonderstellung der örtlichen Rechnungsprüfung auch für die 
damit beauftragten Bediensteten (vgl. § 104 GO NRW). Durch diese Vorgabe soll die Einhaltung der Trennung 
zwischen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und örtlicher Rechnungsprüfung gewährleistet werden. Durch 
diese Regelung wird zudem erfasst, dass ein Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung nicht gleichzeitig die Stel-
lung des Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung oder seines Stellvertreters innehaben kann.  
 
 
5. Zu Absatz 5 (Verwandtschaftsverbot zur Vermeidung von Interessenkonflikten): 
 
Das Verwandtschaftsverbot zwischen bestimmten Beschäftigten in der gemeindlichen Verwaltung besteht auch 
aus Sicherheitsgesichtspunkten. Das Verbot gilt für den Verantwortlichen der Finanzbuchhaltung und seinen 
Stellvertreter, weil diese Personen i.d.R. nicht nur Verantwortliche für die gemeindliche Buchführung, sondern 
gleichzeitig auch Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung der Gemeinde sind. Es ist beim Verwandtschafts-
verbot zu beachten, dass dieses nicht nur bei einer Verbindung durch eine Ehe gilt, sondern auch auf diejenigen 
Personen Anwendung findet, die durch eine Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz verbun-
den sind.  
 
Durch diese Erweiterung wird den Regelungen des Gesetzes über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (Le-
benspartnerschaftsgesetz - LPartG) vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266) Rechnung getragen. Das Verbot in 
dieser Vorschrift soll insgesamt gesehen mögliche Interessenkonflikte durch persönliche Bindungen der gemeind-
lichen Beschäftigten von vornherein ausschließen. Es steht zudem mit der Vorschrift des § 31 Absatz 5 GO NRW 
in Verbindung, denn durch diese Vorschrift wird bestimmt, welche verwandtschaftlichen Verhältnisse unter dem 
Begriff „Angehöriger“ im Sinne der Gemeindeordnung zu subsumieren sind.  
 
Im Rahmen der erweiterten gesetzlichen Delegationsmöglichkeiten sowie der Beauftragung Dritter wird das Ver-
wandtschaftsverbot in dieser haushaltsrechtlichen Vorschrift ausgedehnt, weil es für die Gemeinde zulässig ist, 
die Teile der Finanzbuchhaltung „Buchführung“ und „Zahlungsabwicklung“ organisatorisch eigenständig zu füh-
ren. In diesen Fällen wird vielfach, auch wegen der Einhaltung der Trennung zwischen der Buchung der Ge-
schäftsvorfälle und dem Zahlungsverkehr, die Gesamtverantwortung für die Finanzbuchhaltung in eine Verant-
wortung für die „Buchführung“ und eine Verantwortung für die „Zahlungsabwicklung“ aufgeteilt. Dies geschieht 
oftmals dadurch, dass nur die Buchführung dem Kämmerer bzw. dem Aufgabenbereich „Kämmerei“ zugeordnet 
wird.  
 
Diese Sachlage erfordert dann unter Sicherheitsgesichtspunkten die zusätzliche Bestellung eines Verantwortli-
chen und eines Stellvertreters für den Bereich der Zahlungsabwicklung. Sofern die gemeindliche Finanzbuchhal-
tung ganz oder teilweise dem Aufgabenbereich des Kämmerers zugeordnet wird, darf dieser nicht mehr die ihm 
zugeordnete Aufsichtsfunktion über die Finanzbuchhaltung wahrnehmen (vgl. § 31 Absatz 4 GemHVO NRW). Die 
Aufsicht über die Finanzbuchhaltung obliegt dann dem Bürgermeister, wenn dieser sie nicht einem anderen Be-
schäftigten übertragen hat (vgl. § 31 Absatz 4 GemHVO NRW). 
 
 
6. Zu Absatz 6 (Rechnungskreise bei Sondervermögen und Treuhandvermögen): 
 
6.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die gemeindliche Verwaltung betreut vielfach Sondervermögen und Treuhandvermögen, die nicht mit dem ge-
meindlichen Haushalt vermischt werden dürfen. Die Gemeinde soll in solchen Fällen grundsätzlich getrennte 
Rechnungskreise führen, denn eine eigene (organisatorisch getrennte) Buchhaltung für jedes Sondervermögen 
oder Treuhandvermögen der Gemeinde ist nicht mehr zwingend vorgesehen. Es ist vielmehr ausreichend, wenn 
die Gemeinde die Geschäftsvorfälle dieser besonderen Vermögensbereiche so abwickelt, dass für diese Bereiche 
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gesonderte Jahresabschlüsse aufgestellt werden können, sofern solche Abschlüsse vorgeschrieben sind, z. B. für 
die Eigenbetriebe als Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Nummer 3 GO NRW.  
 
Mit einer haushaltswirtschaftlichen Separierung dieser besonderen Vermögen durch die Gemeinde wird der ge-
setzlich vorgesehenen vermögensmäßigen Trennung in ausreichendem Maße Rechnung getragen. Für die ande-
ren Sondervermögen, die Teile des gemeindlichen Haushalts sind, z. B. die Gemeindegliedervermögen oder die 
rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, muss von der Gemeinde zusätzliche zur haushaltswirtschaftli-
chen Abwicklung ein Nachweis über die Einhaltung des verbindlich vorgegebenen Zwecks erbracht werden. Die-
ser Nachweis erfordert nicht gesonderte Buchungsunterlagen, wenn aus den haushaltswirtschaftlichen Daten der 
Gemeinde ein prüffähiger (Verwendungs-) Nachweis von der Gemeinde erbracht werden kann. 
 
 
6.2 Die Rechnungskreise bei Sondervermögen 
 
In der gemeindlichen Bilanz werden im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ grundsätzlich nur die gemeindlichen Be-
triebe angesetzt, die über einen eigenen Rechnungskreis verfügen und mindestens organisatorisch selbstständig 
sind. Diese Erfordernisse werden nicht bei allen Arten von gemeindlichem Sondervermögen erfüllt. Die Anwen-
dung des NKF bringt es mit sich, dass sich die Errichtung eines gemeindlichen Sondervermögens oder seine 
Veränderung sich künftig auch in der gemeindlichen Bilanz für die gemeindliche Verwaltung niederschlagen wird. 
Es ist daher bei jedem einzelnen Sondervermögen der Gemeinde zu prüfen, ob ein eigener Rechnungskreis 
gesetzlich gefordert oder ggf. geboten ist.  
 
Die Abbildung des Ressourcenverbrauchs bei den Sondervermögen der Gemeinde erfordert auch bei den ge-
meindlichen Sondervermögen die Anwendung der Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Die-
sen Vorschriften unterliegen grundsätzlich das Gemeindegliedervermögen und die rechtlich unselbstständigen 
Stiftungen (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 1 und 2 GO NRW). Die wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinde (vgl. 
§ 114 GO NRW) und die organisatorisch verselbstständigten gemeindlichen Einrichtungen ohne eigene Rechts-
persönlichkeit (vgl. § 107 Absatz 2 GO NRW) unterliegen dagegen nicht nur den gesetzlichen Vorgaben des § 97 
Absatz 3 GO NRW, sondern auch den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung.  
 
Die rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 4 GO 
NRW) unterliegen als Sondervermögen der Gemeinde grundsätzlich den Vorschriften über die Haushaltswirt-
schaft der Gemeinde. Es ist jedoch möglich, dass bei derartigen Sondervermögen auch die Wirtschaftsführung 
und das Rechnungswesen nach dem für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß anzuwenden (vgl. 
§ 97 Absatz 4 GO NRW). 
 
 
6.3 Die Rechnungskreise bei Treuhandvermögen 
 
Bei Treuhandvermögen werden von der Gemeinde fremde Vermögensgegenstände treuhänderisch gehalten, 
denn sie ist von Dritten beauftragt worden oder gesetzlich verpflichtet, das ihr übergebene Vermögen zu verwal-
ten und nicht für eigene Zwecke zu verwenden (Ermächtigungstreuhand). Einem solchen Treuhandverhältnis liegt 
die der Gemeinde (Treuhänder) anvertraute Verfügung über Sachen und Rechte zugrunde, diese im Interesse 
des betreffenden Dritten (Treugeber) auszuüben. Nach den allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen ist das Treu-
handvermögen in der Bilanz des Treugebers anzusetzen, weil dieser weiterhin als rechtlicher und wirtschaftlicher 
Eigentümer zu betrachten ist.  
 
Diese Sachlage gilt entsprechend, wenn die Gemeinde eine Verwaltungstreuhand als Vollrechtstreuhand innehat. 
In solchen Fällen erwirbt die Gemeinde das rechtliche Eigentum an dem Treugut, obwohl die vertraglichen Bezie-
hungen regelmäßig vorsehen, dass die Risiken des Untergangs sowie die Nutzungen und Lasten beim Treugeber 
verbleiben. In diesen Fällen bleibt der Treugeber wirtschaftlicher Eigentümer, sodass das Treugut nicht bei der 
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Gemeinde zu bilanzieren ist. Für die Gemeinde folgt aus ihrer Tätigkeit als Treuhänder, dass sie gegenüber dem 
Dritten als Treugeber für eine ordnungsgemäße Verwaltung des Treuhandvermögens haftet und eine Herausga-
beverpflichtung besteht.  
 
Eine zweifache Bilanzierung des Treuhandvermögens, also zusätzlich zum Treugeber auch bei der Gemeinde als 
Treuhänder, ist wegen der gesonderten Verwaltung des Treuhandvermögens außerhalb des gemeindlichen 
Haushalts nicht erforderlich. Die gesonderte Behandlung von bei der Gemeinde vorhandenem Treuhandvermö-
gen und Mündelvermögen ist daher haushaltsrechtlich und haushaltswirtschaftlich geboten. Diese Gegebenheiten 
führen dazu, dass eigene Rechnungskreise für das zu verwaltende Treuhandvermögen in der gemeindlichen 
Finanzbuchhaltung einzurichten sind, um die notwendigen Abgrenzungen zum gemeindeeigenen sowie zu sons-
tigen Rechnungskreisen herstellen zu können. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 94  
Übertragung der Finanzbuchhaltung 

 
1Die Gemeinde kann ihre Finanzbuchhaltung ganz oder zum Teil von einer Stelle außerhalb der Gemeindever-
waltung besorgen lassen, wenn die ordnungsgemäße Erledigung und die Prüfung nach den für die Gemeinde 
geltenden Vorschriften gewährleistet sind. 2Satz 1 gilt nicht für die Zwangsvollstreckung. 3Die Vorschriften des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit bleiben unberührt. 
 
 
Erläuterungen zu § 94: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Übertragung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung an Dritte 
 
Im Rahmen der gesetzlichen Aufgabe der gemeindlichen Finanzbuchhaltung, die Buchführung und die Zahlungs-
abwicklung der Gemeinde zu erledigen, muss die Gemeinde als Aufgabenträger grundsätzlich selbst handeln, 
denn der Gesetzgeber hat ihr dafür ausdrücklich die erforderlichen Kompetenzen eingeräumt. Er hat die Gemein-
de als geeignet angesehen, die Verwaltungsaufgaben mit der notwendigen personellen und sächlichen Ausstat-
tung erfüllen und den ordnungsgemäßen Gang der Geschäftsvorfälle sicherstellen zu können. Die Vorschrift 
ermöglicht es aber der Gemeinde, ihre Finanzbuchhaltung durch Stellen außerhalb der Gemeindeverwaltung 
erledigen zu lassen. Sie umfasst dabei nicht die Übertragung der Befugnis zur Bewirtschaftung von gemeindli-
chen Haushaltsmitteln, denn die beauftragte Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung soll lediglich die Aufga-
ben einer gemeindlichen Finanzbuchhaltung erfüllen. 
 
Der Dritte, der diese Aufgabe übernimmt, trägt die Verantwortung für die Durchführung bzw. die ordnungsgemäße 
Erledigung der übernommenen Aufgabe regelmäßig im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages. Er wird in 
diesem Zusammenhang, abhängig von der örtlichen Gestaltung der vertraglichen Übertragung, mit der Wahr-
nehmung einer öffentlichen Aufgabe betraut und oftmals nicht als Erfüllungsgehilfe der Gemeinde tätig. In diesen 
Fällen ist entscheidend, dass die Gemeinde nicht durch eigenes Personal tätig wird. Die Abgrenzung dafür ist im 
örtlichen Einzelfall unter Beachtung der verwaltungsrechtlichen Gegebenheiten vorzunehmen. Die Gemeinde 
kann sich gleichwohl durch die Übertragung der Finanzbuchhaltung auf einen Dritten nicht aus ihrer Verantwor-
tung für die Aufgabenerledigung der Finanzbuchhaltung selbst entlassen. Sie trägt weiterhin die Gesamtverant-
wortung für ihre Finanzbuchhaltung und muss sicherstellen, dass ihr alle notwendigen Daten rechtzeitig zur Ver-
fügung stehen, um ihre Pflicht zur Aufstellung eines gemeindlichen Jahresabschlusses nach Ablauf des Haus-
haltsjahres rechtzeitig nachkommen zu können.  
 
Von der gesetzlichen Möglichkeit der Übertragung von Aufgaben der gemeindlichen Finanzbuchhaltung an einen 
Dritten sollte die Gemeinde nur Gebrauch machen, wenn es wirtschaftlicher und zweckmäßiger als die eigene 
Erledigung ist. Die gemeindliche Aufgabenerfüllung darf dadurch jedoch nicht beeinträchtigt werden. Der beauf-
tragte Dritte muss zudem die für die Gemeinde geltenden Vorschriften einhalten können. Bei einer Übertragung 
der gemeindlichen Finanzbuchhaltung auf Dritte kommt es zudem nicht auf die Rechtsform der beauftragten 
Stelle, sondern nur auf die Form der Übertragung an.  
 
Von der Gemeinde ist bei der Übertragung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung an Dritte zudem zu unterschei-
den, ob die Übertragung der Besorgung der Finanzbuchhaltung nach öffentlichem Recht oder nach den Gestal-
tungsmöglichkeiten des Privatrechts vorgenommen wird. Die privatrechtlichen Möglichen nach dieser Vorschrift 
schließen nicht die Möglichkeiten der Übertragung der Aufgaben in öffentlich-rechtlicher Form nach den Vorschrif-
ten des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit aus. Außerdem ist in diesem Zusammenhang die 
Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung vom 12.03.2010 von Bedeutung (vgl. BGBl. I S. 267). 
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2. Die dezentrale Erledigung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung 
 
Unter diese Vorschrift fällt nicht die dezentrale Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung innerhalb der 
gemeindlichen Verwaltung, auch wenn mit einer solchen Dezentralisierung innerhalb der gemeindlichen Verwal-
tung die Einrichtung von Zahlstellen, Handvorschüssen oder Sonderkonten verbunden ist. Die Leitung der Fi-
nanzbuchhaltung hat in solchen Fällen dafür Sorge zu tragen, dass auch diese Stellen nach den für die Finanz-
buchhaltung geltenden Vorgaben ihre Aufgabe erledigen und die Gesamtverantwortung bei der gemeindlichen 
Finanzbuchhaltung erhalten bleibt. Eine solche örtliche Gestaltung der Finanzbuchhaltung in eigener Verantwor-
tung der Gemeinde soll auch in entsprechender Weise in den zu erlassenden örtlichen Vorschriften verankert 
werden (vgl. § 31 GemHVO NRW).  
 
 
3. Die Übernahme von Aufgaben der Finanzbuchhaltung von Dritten 
 
Die Gemeinde kann ihre Finanzbuchhaltung nicht nur von einer Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung besor-
gen lassen, sie kann auch die Finanzbuchhaltung für Dritte übernehmen. Diese Möglichkeit besteht nicht nur für 
ihre organisatorisch selbstständigen Sondervermögen oder den in ihrer Verwaltung stehenden Treuhandvermö-
gen (vgl. §§ 97 und 98 GO NRW). Oftmals wird es durch Fachgesetze bestimmten Dritten ermöglicht, die Ge-
meinde mit der Abwicklung ihrer Haushaltswirtschaft oder der Zahlungsgeschäfte zu beauftragen. Die Tätigkeit 
der Gemeinde für Dritte ist dann i.d.R. entgeltpflichtig. Sie hat dann aber vielfach in der Sache eine Entschei-
dungsfreiheit. Eine Übernahme solcher Aufgaben kann die Gemeinde i.d.R. dann nicht ablehnen, wenn sie z. B. 
selbst einem Zusammenschluss angehört, für den es wichtig ist, dass die ordnungsgemäße Erledigung seiner 
Haushaltswirtschaft dauerhaft gesichert ist. 
 
Bei der Übernahme der Durchführung haushaltswirtschaftlicher Aufgaben von Dritten kann die Gemeinde auch 
die dazu erforderlichen Vollstreckungsaufgaben wahrnehmen, denn die Gemeinde ist eine nach dem Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz mögliche Vollstreckungsbehörde. So sieht z. B. das Gemeinschaftswaldgesetz vor, 
dass die Gemeinde für die Waldgenossenschaft die zuständige Vollstreckungsbehörde im Sinne des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ist (vgl. § 20 Absatz 3 Gemeinschaftswaldge-
setz). Die Gemeinde kann aber auch für andere öffentlich-rechtliche Körperschaften die dort anfallenden Vollstre-
ckungsaufgaben erledigen. 
 
 
4. Die Beachtung des Verwandtschaftsverbotes 
 
Die Erledigung der Finanzbuchhaltung durch Stellen außerhalb der Gemeindeverwaltung schließt für die Ge-
meinde auch das unter Sicherheitsgesichtspunkten erforderliche Verwandtschaftsverbot ein (vgl. § 93 Absatz 5 
GO NRW). Ein Dritter als Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung im Auftrag der Gemeinde und sein Stellver-
treter dürfen daher nicht Angehörige des Bürgermeisters, des Kämmerers, der Leitung und der Prüfer der örtli-
chen Rechnungsprüfung sowie mit der Prüfung beauftragter Dritter sein.  
 
Das Gebot gilt dabei besonders für den Verantwortlichen der Finanzbuchhaltung und seinen Stellvertreter, die 
i.d.R. nicht nur Verantwortliche für die Buchführung, sondern gleichzeitig auch Verantwortliche für die Zahlungs-
abwicklung sind, und wirkt sich auch auf die Aufgabenerledigung durch einen Dritten aus. In den Fällen, in denen 
wegen der Einhaltung der Trennung zwischen der Buchung der Geschäftsvorfälle und dem Zahlungsverkehr, die 
Gesamtverantwortung für die Finanzbuchhaltung in eine Verantwortung für die „Buchführung“ und eine Verant-
wortung für die „Zahlungsabwicklung“ aufgeteilt wird, unterliegen aus Sicherheitsgesichtspunkten der Verantwort-
liche für den Bereich der Zahlungsabwicklung und sein Stellvertreter ebenfalls dem Verwandtschaftsverbot.  
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In den Fällen der Übertragung der Finanzbuchhaltung auf Dritte sind im Sinne des Verwandtschaftsverbotes auch 
die Aufsichtsfunktionen über die Finanzbuchhaltung wahrzunehmen. Es ist auch zu beachten, dass das Ver-
wandtschaftsverbot nicht nur bei einer Verbindung durch eine Ehe gilt, sondern auch auf diejenigen Personen 
Anwendung findet, die durch eine Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz verbunden sind. 
Das Verbot soll auch bei der Beauftragung Dritter mögliche Interessenkonflikte durch persönliche Bindungen von 
vornherein ausschließen.  
 
 
5. Die Berücksichtigung des Datenschutzes 
 
Die Vorschrift ermöglicht es der Gemeinde ihre Finanzbuchhaltung durch Stellen außerhalb der Gemeindeverwal-
tung erledigen zu lassen. Der Dritte, der diese Aufgabe regelmäßig im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsver-
trages übernimmt, muss im Rahmen seiner Verantwortung für die Durchführung bzw. die ordnungsgemäße Erle-
digung der übernommenen Aufgabe auch den Erfordernissen des Datenschutzes gerecht werden. Er wird in 
diesem Zusammenhang, abhängig von der örtlichen Gestaltung der vertraglichen Übertragung, mit der Wahr-
nehmung einer öffentlichen Aufgabe betraut. Er hat dabei insbesondere die Anforderungen an eine ordnungsge-
mäße Datenverarbeitung zu beachten, denn er erledigt gemeindliche Verwaltungsaufgaben, die regelmäßig auch 
eine datenschutzrechtliche Relevanz haben (vgl. § 2 und 11 DSG NRW). Durch die Gemeinde muss daher eine 
datenschutzkonforme Aufgabenerledigung durch den Dritten gewährleistet werden. 
 
Die Gemeinde bleibt deshalb als Auftraggeber auch für die ordnungsgemäße Verarbeitung gemeindlicher Daten 
und die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz verantwortlich (vgl. § 11 Absatz 1 DSG NRW). Diese 
Verantwortung beinhaltet, dass die Gemeinde den Dritten unter besonderer Berücksichtigung seiner Eignung für 
die Gewährleistung der notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen (vgl. § 10 DSG NRW) sorg-
fältig auszuwählen hat. Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei erforderlichenfalls ergänzende Weisungen zu 
technischen und organisatorischen Maßnahmen und etwaige Unterauftragsverhältnisse festzulegen sind. Dabei 
ist im Einzelnen zu klären, welche Sicherheitsvorkehrungen im Sinne der übertragenen Aufgabe zu treffen sind. 
Die Datenverarbeitung durch Dritte erfordert aber auch eine sachgerechte Kontrolle des Dritten, z. B. das Vor-
handensein und Einhalten eines ausreichenden Sicherheitskonzepts (vgl. § 10 DSG NRW).  
 
 
6. Keine Übertragung der Zwangsvollstreckung  
 
6.1 Keine Übertragung von Vollstreckungsmaßnahmen 
 
Durch die Vorschrift wird die Vorgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes, dass die Zwangsvollstreckung als 
hoheitliche Maßnahme von der Übertragung auf (private) Dritte ausgeschlossen ist, ausdrücklich auch gemeinde-
rechtlich verankert. Es wird dadurch aber auch verdeutlicht, dass die örtliche Zwangsvollstreckung kein Bestand-
teil der gemeindlichen Finanzbuchhaltung ist. Sie steht haushaltsrechtlich in einem engen Zusammenhang mit 
dem Aufgabenbereich "Zahlungsabwicklung" der Finanzbuchhaltung (vgl. § 30 Absatz 1 Satz 3 GemHVO NRW).  
 
Im Rahmen ihrer Übertragung von Aufgaben der gemeindlichen Finanzbuchhaltung an private Dritte darf die 
Gemeinde gleichwohl den Dritten unselbstständige Dienste erledigen lassen. Solchen Tätigkeiten dürfen jedoch 
nicht Vorschriften zur gemeindlichen Zwangsvollstreckung oder unmittelbare Zusammenhänge mit der tatsächli-
chen Zwangsvollstreckung oder datenschutzrechtliche Bestimmungen entgegenstehen. Es darf daher nicht dazu 
kommen, dass eine Organisationseinheit oder Personen außerhalb der öffentlichen Verwaltung von der Gemein-
de mit Vollstreckungsaufgaben beauftragt wird. 
 
Die Gemeinde muss daher bei einer Übertragung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung auf Dritte prüfen, ob sie 
die gemeindlichen Vollstreckungsmaßnahmen entweder weiterhin selbst vornimmt. Sie kann ggf. auch eine ande-
re Gemeinde oder den Kreis als eine nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz zulässige Stelle mit der Durch-
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führung dieser Aufgabe beauftragen, z. B. im Rahmen der Vorschriften des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG).  
 
 
6.2 Keine Übertragung des Mahnwesens 
 
Ein unmittelbarer Zusammenhang mit der gemeindlichen Zwangsvollstreckung besteht z.B. beim Mahnwesen der 
Gemeinde. Das gemeindliche Mahnwesen beinhaltet Maßnahmen der Gemeinde, die eine Voraussetzung für die 
gemeindliche Vollstreckung darstellen. Im Rahmen der von der Gemeinde vorgesehenen Vollstreckung soll z.B. 
der Schuldner vor Beginn der Vollstreckung gemahnt und ihm eine Zahlungsfrist von einer Woche eingeräumt 
werden (vgl. § 6 Absatz 3 i.V.m § 19 VwVG NRW).  
 
Für die Übertragung des Mahnwesens auf Dritte besteht somit keine rechtliche Grundlage. Eine grundsätzliche 
Privatisierung des gemeindlichen Forderungsmanagements ist daher als nicht zulässig anzusehen. Ebenso spre-
chen datenschutzrechtliche Gründe gegen eine Übertragung des Mahnwesens auf einen Dritten, auch wegen des 
Risikos einer unzulässigen Verarbeitung und Nutzung der Daten durch den Dritten (vgl. 20. Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsbericht des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen aus dem Jahre 2011). 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Satz 1 (Übertragung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung auf Dritte): 
 
1.1 Die Geschäftsbesorgung in privatrechtlicher Form 
 
Der Gemeinde stehen daher mehrere Möglichkeiten offen, ihre Aufgabe „Finanzbuchhaltung zu erledigen. Die 
Vorschrift ermöglicht es daher, die gemeindliche Finanzbuchhaltung durch eine Stelle außerhalb der Gemeinde-
verwaltung auf der Grundlage eines privatrechtlichen Vertrages (Geschäftsbesorgungsvertrages) erledigen zu 
lassen. Der Begriff „besorgen lassen“ in dieser Vorschrift soll dabei einerseits zum Ausdruck bringen, dass die 
Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung die Geschäfte selbstständig und eigenverantwortlich erledigt, die Ver-
antwortung der Gemeinde zur Wahrnehmung dieser Aufgaben gleichwohl unberührt bleibt. Andererseits aber 
auch zum Ausdruck gebracht werden soll, dass die Gemeinde nach dieser Vorschrift keine Befugnisse der Ge-
meinde an Dritte übertragen werden kann, die Eingriffe in Rechte Dritter ermöglichen.  
 
Mit der Erledigung der gemeindlichen Finanzbuchhaltung oder Teilen davon sollen auch nur Stellen beauftragt 
werden, die eine Gewähr für deren ordnungsgemäße Abwicklung bieten und dies wirtschaftlicher und zweckmä-
ßiger erledigt werden kann. Die gemeindliche Aufgabenerfüllung darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. Ent-
scheidet sich die Gemeinde für die privatrechtliche Form nach dieser Vorschrift, kommt in der Regel der Ab-
schluss eines Geschäftsbesorgungsvertrages in Betracht, der eine sorgfältige Auswahl des Geschäftspartners 
vorausgehen sollte. In den Fällen, in denen sich die Gemeinde aber nur der technischen Einrichtungen einer 
anderen Stelle bedient, stellt diese keine Besorgung der gemeindlichen Finanzbuchhaltung im Sinne dieser Vor-
schrift dar. Die Besorgung der Finanzbuchhaltung nach dieser Vorschrift ist aber auch dann nicht mehr gegeben, 
wenn wegen der Weisungsvorbehalte der Gemeinde der anderen Stelle kein eigener Gestaltungsraum mehr bei 
der Erledigung ihrer Aufgaben verbleibt. 
 
 
1.2 Die Sicherung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung 
 
Die Rechte und Pflichten der Gemeinde als Aufgabenträgerin für die Durchführung der Finanzbuchhaltung blei-
ben bei einer Übertragung der gemeindlichen Finanzbuchhaltung an Dritte grundsätzlich unberührt. Die Gemein-
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de ist daher auch bei einer solchen Aufgabenerledigung weiterhin für die ordnungsgemäße Durchführung dieser 
Aufgabe verantwortlich. Sie muss sich in ihrem Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern das Handeln der 
beauftragten Stelle als ihr eigenes Handeln anrechnen lassen. Aus der Funktion der Finanzbuchhaltung ergibt 
sich, dass die ordnungsgemäße Erledigung nur angenommen werden kann, wenn die Funktion der Finanzbuch-
haltung auch bei der Übertragung auf Dritte in vollem Umfang erhalten bleibt. Der Dritte als beauftragte Stelle 
muss die Geschäftsabwicklung für die Gemeinde so vornehmen, dass weiterhin die Haushaltsplanung und Haus-
haltsausführung durch die Gemeinde möglich ist und der vorgeschriebene Jahresabschluss und der Gesamtab-
schluss nicht beeinträchtigt werden. Außerdem muss auch die beauftragte Stelle die Einhaltung der haushalts-
rechtlichen Sicherheitsstandards gewährleisten (vgl. § 31 GemHVO NRW). 
 
Für eine von der Gemeinde beauftragte Stelle besteht nur dann eine rechtliche Verpflichtung zur Beachtung und 
Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorschriften, wenn die Gemeinde dieses im Rahmen der Übertragung aus-
drücklich vereinbart. Die Gemeinde muss daher im abzuschließenden Geschäftsbesorgungsvertrag nicht nur 
sicherstellen, dass die beauftragte Stelle die einschlägigen für die Gemeinde geltenden haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen einhält. Die Gemeinde muss auch gewährleisten, dass die übernehmende Stelle die Aufgaben, 
die von der gemeindlichen Finanzbuchhaltung im Rahmen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde zu erledigen 
sind, sachgerecht erfüllt. Diese Erfordernisse bedingen, dass sich die Gemeinde umfassende Weisungs- und 
Kontrollrechte vorbehalten und auch eine ausreichende laufende Überwachung der dem Dritten übertragenen 
Aufgabenerledigung sicherstellen muss.  
 
Die Gemeinde sollte deshalb sollte einerseits einen Aufgabenkatalog zum Gegenstand der abzuschließenden 
Vereinbarung machen und andererseits die Melde- und Nachweispflichten der beauftragten Stelle konkret be-
stimmen. Zu einem solchen konkreten Aufgabenkatalog gehören u. a. Abstimmungs- und Abrechnungstermine, 
insbesondere wegen der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses, die Nachweisführung des Dritten, 
Datenschutz- und Haftungsregelungen sowie sonstige Befugnisse des Dritten, die zur Aufgabenerledigung not-
wendig sind. Dazu gehören auch Vorgaben für die Übergabe gemeindlicher Geschäftsunterlagen an den beauf-
tragten Dritten. z. B. dass gemeindliche Geschäftsunterlagen vor der Angabe zu registrieren sind.  
 
 
1.3 Die Durchführung von Prüfungen 
 
Ein Dritter, der Aufgaben der Finanzbuchhaltung für die Gemeinde erledigt, muss im Rahmen der übertragenen 
Aufgaben hinnehmen, dass bei ihm auch Prüfungen nach den für die Gemeinde geltenden haushaltsrechtlichen 
Vorschriften durchgeführt werden, z. B. durch die örtliche Rechnungsprüfung der Gemeinde und durch die Ge-
meindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfung. Er muss daher die übertragenen Geschäfte so führen, dass bei 
ihm eine Prüfung nach den für die Gemeinde geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften möglich ist. Dafür hat 
er die aus seiner Aufgabenerledigung für die Gemeinde vorhandenen Unterlagen vorzulegen und den Prüfern ein 
Betreten der Räume im notwendigen Umfang zu gestatten. Zu solchen Prüfungen kann auch eine Anwenderprü-
fung der beim Dritten verwendeten Programme gehören, damit das von der Gemeinde zu erzielende Ergebnis bei 
der Abwicklung von Geschäftsvorfällen auch durch den Dritten erreicht wird. 
 
 
1.4 Die Aufbewahrungspflichten 
 
Die Gemeinde hat im Rahmen der vertraglichen Übertragung von Aufgaben der gemeindlichen Finanzbuchhal-
tung an einen Dritten auch sicherzustellen, dass die Bestimmungen über die Aufbewahrung der Geschäftsunter-
lagen eingehalten werden (vgl. § 58 GemHVO NRW). Insbesondere bei einer DV-Buchführung ist der Dokumen-
tationsumfang bereits vor der Übertragung der Geschäftsbesorgung durch den Dritten festzulegen. In den Best-
immungen sollten sowohl der Ort und die Zeitdauer der Aufbewahrung der örtlichen Geschäftsunterlagen als 
auch die Zugangsberechtigungen und Einsichtsrechte geregelt sein. Zu den notwendigen Regelungstatbeständen 
gehören auch Zutrittsrechte Dritter, z. B. im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Gemeinde. 
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2. Zu Satz 2 (Keine Übertragung von Aufgaben der Zwangsvollstreckung): 
 
2.1 Die Pflicht zur örtlichen Erledigung  
 
Die Übertragung der Finanzbuchhaltung durch die Gemeinde auf private Dritte darf nach dem Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz nicht gleichzeitig die Befugnis zum Eingriff in Rechte Dritter enthalten. Die Beitreibung von 
Geldforderungen der Gemeinde ist eine Aufgabe der gesetzlich bestimmten Vollstreckungsbehörden (vgl. (vgl. § 
1 und 2 VwVG NRW). Die Gemeinde soll dazu in ihrer Verwaltung eine zentrale Stelle als Vollstreckungsbehörde 
bestimmen, die für das Mahn- und Vollstreckungsverfahren zuständig ist (vgl. § 2 Absatz 1 Nummer 2 VwVG 
NRW). Sie muss das gemeindliche Mahnwesen selbst erledigen, denn eine grundsätzliche Privatisierung des 
gemeindlichen Forderungsmanagements ist als nicht zulässig anzusehen. 
 
Die gemeindliche Finanzbuchhaltung ist insgesamt als die für das Mahn- und Vollstreckungsverfahren zentrale 
Stelle innerhalb der gemeindlichen Verwaltung anzusehen und kann die Aufgaben einer Vollstreckungsbehörde 
erfüllen. Es muss dabei durch eine örtliche Bestimmung gewährleistet werden, dass die aufgabenbezogene 
Trennung von Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung nicht zu „zwei Vollstreckungsbehörden“ führt. Eine 
ggf. „getrennte“ Erledigung von Mahnverfahren und Vollstreckungsaufgaben innerhalb der gemeindlichen Finanz-
buchhaltung steht dieser Zuordnung nicht entgegen (vgl. § 31 Absatz 2 Nummer 1.9 GemHVO NRW). Die örtlich 
festgelegten Zuständigkeiten müssen vielmehr sicherstellen, dass die Umsetzung der Vorgaben des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes gewährleistet werden kann. 
 
 
2.2 Der Ausschluss der Übertragung 
 
Durch die Vorschrift wird die Vorgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes, dass die Zwangsvollstreckung als 
hoheitliche Maßnahme von der Übertragung auf (private) Dritte ausgeschlossen ist, ausdrücklich auch gemeinde-
rechtlich verankert. Dadurch wird besonders hervorgehoben, dass gemeinderechtlich die Zwangsvollstreckung 
durch die Gemeinde kein Bestandteil der gemeindlichen Finanzbuchhaltung ist. Die Gemeinde darf gleichwohl im 
Rahmen ihrer Übertragung von Aufgaben der gemeindlichen Finanzbuchhaltung an private Dritte unselbstständi-
ge Dienste erledigen lassen. Den übertragenen Tätigkeiten dürfen jedoch nicht die Vorschriften zur gemeindli-
chen Zwangsvollstreckung oder andere unmittelbare Zusammenhänge mit der Zwangsvollstreckung oder die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen entgegenstehen.  
 
Das gemeindliche Mahnwesen beinhaltet Maßnahmen der Gemeinde, die eine Voraussetzung für die gemeindli-
che Vollstreckung darstellen. Im Rahmen der von der Gemeinde vorgesehenen Vollstreckung soll z.B. der 
Schuldner vor Beginn der Vollstreckung gemahnt und ihm eine Zahlungsfrist von einer Woche eingeräumt werden 
(vgl. § 6 Absatz 3 i.V.m § 19 VwVG NRW). Für die Übertragung des Mahnwesens auf Dritte besteht somit keine 
rechtliche Grundlage. Eine grundsätzliche Privatisierung des gemeindlichen Forderungsmanagements ist daher 
als nicht zulässig anzusehen. Ebenso sprechen datenschutzrechtliche Gründe gegen eine Übertragung des 
Mahnwesens auf einen Dritten, auch wegen des Risikos einer unzulässigen Verarbeitung und Nutzung der Daten 
durch den Dritten (vgl. 20. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht des Landesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 2011). 
 
Die Übertragung des Mahnwesens auf einen Dritten ist ebenfalls ausgeschlossen, denn das gemeindliche Mahn-
wesen beinhaltet Maßnahmen der Gemeinde, die eine Voraussetzung für die gemeindliche Vollstreckung darstel-
len. Im Rahmen der von der Gemeinde vorgesehenen Vollstreckung soll z. B. der Schuldner vor Beginn der Voll-
streckung gemahnt und ihm eine Zahlungsfrist von einer Woche eingeräumt werden (vgl. § 6 Absatz 3 i.V.m § 19 
VwVG NRW). Ebenso sprechen datenschutzrechtliche Gründe gegen eine Übertragung des Mahnwesens auf 
einen Dritten, auch wegen des Risikos einer unzulässigen Verarbeitung und Nutzung der Daten durch den Dritten 
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(vgl. 20. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informations-
freiheit Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 2011). 
 
Die Gemeinde muss daher bei einer Übertragung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung auf Dritte prüfen, ob sie 
die Vollstreckungsmaßnahmen entweder weiterhin selbst vornimmt oder durch eine andere Gemeinde oder den 
Kreis, als nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz zulässige Stellen, erledigen lässt, z.B. im Rahmen der 
Vorschriften des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG). Im Einzelfall kann von der Gemeinde 
ggf. aber das Instrument des Verwaltungsgehilfen genutzt werden, wenn es aus Sicht der Gemeinde sinnvoll und 
sachgerecht ist, z. B. im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung sich die Aufgabe auf die Durchführung der 
Datenverarbeitung erstreckt.  
 
Dem Dritten darf in solchen Fällen nicht die Entscheidungsbefugnis über die Daten übertragen werden, vielmehr 
muss er bei der Verarbeitung der Daten unselbstständig tätig und den Weisungen der Gemeinde unterworfen 
sein. Der Dritte muss dahingehend gebunden sein, dass er nach den Vorgaben der Gemeinde die Daten erhebt 
und verarbeitet und daher nur Hilfs- oder Unterstützungsfunktionen für die Gemeinde ausübt. Der Dritte darf da-
her keine eigenständigen Entscheidungen mit den Schuldnern der Gemeinde treffen, denn dann würde die Gren-
ze einer zulässigen Aufgabenübertragung durch die Gemeinde überschritten. Die örtliche Entscheidung ist daher 
immer auf der Grundlage des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes und nicht auf der Grundlage des gemeindli-
chen Haushaltsrechts zu beurteilen. Außerdem darf die Gemeinde sich durch ihre örtlichen Entscheidungen nicht 
aus ihrer Gesamtverantwortung für diese Aufgaben selbst entlassen. 
 
 
3. Zu Satz 3 (Geschäftsbesorgung in öffentlich-rechtlicher Form): 
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde ihre Finanzbuchhaltung ganz oder zum Teil von einer Stelle außerhalb der 
Gemeindeverwaltung besorgen lässt, bleiben die Vorschriften des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-
beit (GkG) unberührt. Mit diesem Gesetz soll die Erledigung gemeindlicher Aufgaben gesichert werden, wenn 
eine Gemeinde nicht oder nicht erfolgreich wahrgenommen werden kann. Ein Anlass dafür kann sein, dass eine 
Aufgabe die Leistungskraft einer Gemeinde übersteigt oder dass Sachzwänge bestehen, die zu Interesse an 
einer gemeinsamen Erledigung der Aufgabe zusammen mit einer anderen Gemeinde führen. Dazu hält das Ge-
setz unterschiedliche Formen für die gemeindliche Zusammenarbeit bereit. Es können z. B. die Gemeinden die 
Aufgaben, zu deren Erfüllung sie berechtigt oder verpflichtet sind, nach den Vorschriften des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit auch gemeinsam wahrnehmen.  
 
Diese Möglichkeit besteht jedoch nicht, wenn durch ein Gesetz eine besondere Rechtsform für die Zusammenar-
beit vorgeschrieben oder die gemeinsame Wahrnehmung einer Aufgabe ausgeschlossen ist. In solchen Fällen 
können zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben ggf. auch Arbeitsgemeinschaften begründet, Zweckver-
bände und gemeinsame Kommunalunternehmen gebildet sowie öffentlich-rechtliche Vereinbarungen für beson-
dere Fälle geschlossen werden. Dabei bleibt die Befugnis, zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben die 
Gestaltungsmöglichkeiten des Privatrechts zu benutzen, unberührt. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 95  
Jahresabschluss 

 
(1) 1Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das 
Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. 2Er muss unter Beachtung der Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. 3Der Jahresabschluss besteht 
aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. 4Ihm ist ein 
Lagebericht beizufügen. 
 
(2) 1Am Schluss des Lageberichtes sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70, soweit dieser 
nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Perso-
nen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,  
1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, 
2. der ausgeübte Beruf, 
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktienge-

setzes, 
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form, 
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen. 
2§ 43 Abs. 2 Nrn. 5 und 6 gelten entsprechend. 
 
(3) 1Der Entwurf des Jahresabschlusses wird vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung 
vorgelegt. 2Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des 
Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zu. 3Soweit er von dem ihm vorgelegten Entwurf abweicht, kann der 
Kämmerer dazu eine Stellungnahme abgeben. 4Wird von diesem Recht Gebrauch gemacht, hat der Bürgermeis-
ter die Stellungnahme mit dem Entwurf dem Rat vorzulegen. 
 
 
Erläuterungen zu § 95: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Jahresabschlussvorschriften 
 
1.1 Die Zwecke des Jahresabschlusses  
 
Aus dem Recht des Rates der Gemeinde, die Rahmenbedingungen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
durch eine jährliche Haushaltssatzung festzulegen (vgl. § 41 GO NRW), ergibt sich nach Ablauf des Haushalts-
jahres die Notwendigkeit einer Haushaltsrechnung und eine entsprechende Unterrichtungspflicht gegenüber dem 
Rat. Dem Bürgermeister als Verantwortlichen für die gemeindliche Verwaltung obliegt daher die Pflicht, nach dem 
Ende seines auf das Haushaltsjahr begrenzten Auftrages, die Haushaltswirtschaft der Gemeinde nach der gel-
tenden Haushaltssatzung zu führen und darüber Rechenschaft gegenüber dem Rat in Form des gemeindlichen 
Jahresabschlusses abzulegen.  
 
Der Bürgermeister soll mit dem Jahresabschluss aufzeigen, wie er seinen Auftrag im Haushaltsjahr ausgeführt 
hat, welches Jahresergebnis aus der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 
erzielt worden ist, ob die gesetzten Ziele erreicht worden sind, welche Auswirkungen sich auf das Vermögen und 
die Schulden der Gemeinde ergeben haben, aber auch, welche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung 
der Gemeinde sich aufgrund der entstandenen wirtschaftlichen Lage und unter Berücksichtigung der gemeindli-
chen Aufgabenerfüllung ergeben. Diese Kriterien bestimmen die Zwecke und den Inhalt des gemeindlichen Jah-
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resabschlusses als Berichterstattung an den Rat der Gemeinde. Der Abschluss ist deshalb, bezogen auf den 
Stand zum letzten Tag des Haushaltsjahres (Abschlussstichtag), aufzustellen.  
 
Der Jahresabschluss ist dabei ein wichtiger Teil der gemeindlichen Haushaltswirtschaft mit der besonderen Auf-
gabe einer zutreffenden Ergebnisdarstellung für das abgelaufene Haushaltsjahr, die zudem möglichst objektiv 
und willkürfrei sein soll. Er baut grundsätzlich auf der Ergebnisrechung und der Finanzrechnung und der Bilanz 
als Erfassung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr bezogen auf den Ab-
schlussstichtag auf (vgl. §§ 38, 39 und 41 GemHVO NRW). Im gemeindlichen Jahresanschluss wird diesen drei 
Bestandteilen als Darstellung des Standes des Vermögens und der Schulden der Gemeinde sowie des Ergebnis-
ses der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr eine große Bedeutung zugemessen. 
Sie bilden deshalb auch das Drei-Komponenten-System des NKF. Durch besondere Vorschriften in der Gemein-
dehaushaltsverordnung werden die Inhalte und Zwecke dieser Komponenten näher bestimmt.  
 
Im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses sind zudem auch die Haushaltsgrundsätze zu beachten, z. B. 
das Vollständigkeitsgebot. Dieses Gebot bedingt für die gemeindliche Bilanz, dass diese sämtliche Vermögens-
gegenstände und Schulden der Gemeinde sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten hat. Für die 
gemeindliche Ergebnisrechnung folgt daraus, dass diese die Aufwendungen und Erträge der Gemeinde zu ent-
halten hat, die dem abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die gemeindliche Finanzrech-
nung muss daher alle Zahlungsströme der Gemeinde aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr nachweisen, die 
kassenmäßig als Einzahlungen eingegangen oder als Auszahlungen geleistet worden sind. 
 
Durch den Jahresabschluss der Gemeinde soll dadurch eine zutreffende Rechenschaft über das abgelaufene 
Haushaltsjahr und die Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans erreicht werden. Mit seinen Informationen 
soll der gemeindliche Jahresabschluss aber auch gleichzeitig zur Steuerung der Gemeinde durch die Verantwort-
lichen in der Gemeinde beitragen. Die näheren Vorschriften über den gemeindlichen Jahresabschluss ergeben 
sich daher zwingend aus dem System der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Sie bilden auch die Grundlage für 
die Berichterstattung im gemeindlichen Jahresabschluss. Der jährliche Abschlussstichtag für den gemeindlichen 
Jahresabschluss stellt dabei keinen willkürlichen Schnitt durch das Verwaltungshandeln bzw. die Geschäftstätig-
keit der Gemeinde im zeitlichen Ablauf dar, auch wenn unmittelbar vor und nach dem Abschlussstichtag von der 
Gemeinde Erträge erzielt werden und Aufwendungen entstehen sowie Zahlungen eingehen und geleistet werden. 
 
 
1.2 Die Aufgaben des Jahresabschlusses 
 
Der gemeindliche Jahresabschluss lehnt sich hinsichtlich seiner Funktion an den handelsrechtlichen Jahresab-
schluss für große Kapitalgesellschaften an. Er geht aber in seiner Aufgabe noch weiter, denn er hat nicht nur eine 
Rechnungslegungsfunktion, sondern auch eine Belegfunktion dafür, dass im Haushaltsjahr die gemeindliche 
Haushaltswirtschaft nach den Vorgaben des Rates der Gemeinde in der Haushaltssatzung sowie auf der Grund-
lage der im gemeindlichen Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen ausgeführt worden ist. Mit seinen Be-
standteilen und Anlagen hat der gemeindliche Jahresabschluss daher ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln.  
 
Den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft wird mit dem gemeindlichen Jahresabschluss ermöglicht, 
sich ein Bild über die Ergebnisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres so-
wie über den Stand der wirtschaftlichen Lage und die weitere Entwicklung der Gemeinde zu machen. Dieses Bild 
ist von einer Vielzahl von haushaltsrechtlichen Vorschriften und deren Ausrichtung und Ausgestaltung in Bezug 
auf die jährliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde abhängig, z. B. durch die Festlegung von Nutzungsdauern, 
von Abschreibungen, der Vorgaben für Rückstellungen usw. Bei der Beurteilung und Bewertung des gemeindli-
chen Jahresabschlusses müssen diese Bedingungen berücksichtigt werden. 
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Die Gemeinde hat unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften und des Maßgeblichkeitsprinzips sowie 
des Vollständigkeitsgebots ihren Jahresabschluss so aufzubauen und auszugestalten, dass er die Beurteilung der 
Ergebnisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde ermöglicht. Da-
her stehen beim gemeindlichen Jahresabschluss die Aufgaben der jahresbezogenen Ergebnisermittlung und die 
Darstellung der wirtschaftlichen Lage einschließlich der Nachweis- und Informationsfunktionen gleichrangig ne-
beneinander.  
 
Die Aufgaben und haushaltsrechtlichen Vorgaben für den gemeindlichen Jahresabschluss erfordern, dass zwei 
Organe der Gemeinde an den Entscheidungen über die Inhalte und Ausgestaltung des gemeindlichen Jahresab-
schlusses beteiligt sind. Einerseits hat der Bürgermeister den durch den Kämmerer verwaltungsmäßig aufgestell-
ten Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses zu bestätigen und damit zu verantworten, dass das ermittelte 
Jahresergebnis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zutreffend ist und der Jahresabschluss insgesamt ein 
zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde, bezogen auf den Abschlussstichtag des Haushaltsjah-
res, vermittelt. Andererseits hat der Rat den gemeindlichen Jahresabschluss durch Beschluss festzustellen. Er 
erkennt dadurch an, dass der gemeindliche Jahresabschluss richtig ist und seiner Aufgabe gerecht wird.  
 
 
1.3 Der Jahresabschluss der gemeindlichen Verwaltung 
 
1.3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Nach der Vorschrift hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzu-
stellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Die Vorschrift ver-
pflichtet damit die Gemeinde als Rechtsperson zur Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses. Die Auf-
stellung bedeutet, dass der Kämmerer und der Bürgermeister ihr haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis ermit-
teln und dem Rat der Gemeinde einen Entwurf zuleiten, der geprüft und festgestellt werden kann. Die fristgerech-
te Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses erstreckt sich auch auf den Lagebericht. 
 
Die Pflicht zur Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses umfasst nicht alle vorhandenen organisatorisch 
ausgeprägten Geschäftszweige der Gemeinde, sondern bezieht sich wegen der Einordnung der Vorschrift in den 
8. Teil der Gemeindeordnung nur auf den organisatorischen Hauptgeschäftszweig „Gemeindliche Verwaltung“. In 
dem Jahresabschluss nach diesen Vorschriften ist daher nur das Ergebnis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
nachzuweisen, wie es im Rahmen der aufgabenbezogenen Tätigkeiten der gemeindlichen Verwaltung als die 
dafür örtlich verantwortliche Organisationseinheit der Gemeinde entsteht.  
 
Die weiteren Organisationseinheiten der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit, z. B. die wirtschaftlichen 
Unternehmen nach § 114 GO NRW oder die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen nach § 107 Ab-
satz 2 GO NRW, sind zwar Betriebe der Rechtsperson „Gemeinde“, gleichwohl aber nicht in den gemeindlichen 
Jahresabschluss nach dieser Vorschrift nicht einzubeziehen. Für diese gemeindlichen Einheiten sind als verant-
wortlichen Organisationseinheiten eigenständige Jahresabschlüsse aufzustellen. Es bietet sich deshalb im An-
hang im gemeindlichen Jahresabschluss eine gesonderte Angabe darüber an, von welchen Geschäftszweigen 
der Gemeinde in Form von organisatorisch selbstständigen gemeindlichen Einheiten ohne eigene Rechtspersön-
lichkeit eigenständige Jahresabschlüsse aufgestellt werden. In diesem Zusammenhang sollten möglichst auch die 
rechtlich selbstständigen gemeindlichen Betriebe benannt werden, mit denen im abgelaufenen Haushaltsjahr eine 
Leistungsbeziehung bestand, die sich auf den Jahresabschluss bzw. die Ergebnisrechnung auswirkt. 
 
 
1.3.2 Die zeitgerechte Aufstellung 
 
Die Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses nach Ablauf des Haushaltsjahres darf von den Verantwort-
lichen in der Gemeinde nicht unangemessen verzögert werden. Es besteht die Gefahr, dass die durch den Jah-
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resabschluss zu gebenden Informationen über die gemeindliche Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haus-
haltsjahres sowie die Vermittlung eines Bildes über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde sonst ihre Bedeutung 
für die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft verliert. Zur Klärung der örtlichen Sachlage sollte daher 
frühzeitig sachverständig abgewogen und beurteilt werden, welche Daten der Gemeinde zeitnah vorliegen oder 
erhoben werden können und welche Aspekte bekannt sein müssen, damit ein gemeindlicher Jahresabschluss 
zeitgerecht aufgestellt werden kann. 
 
Grundsätzlich gilt dabei, dass bei der Gemeinde nicht alle Daten in den möglichen Detaillierungen vorliegen oder 
alle Aspekte vollständig bekannt sein müssen, damit mit der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses 
begonnen werden kann. Es kommt bei der Entscheidung über die örtlichen Aufstellungsarbeiten auch auf die 
sachlich notwendigen Entscheidungsgrundlagen, den Nutzen für die Adressaten und die Verlässlichkeit der vor-
liegenden Informationen an. Diese Gegebenheiten müssen den möglichen Entscheidungsprozessen der Verant-
wortlichen in der Gemeinde und der Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gerecht werden können. 
Die Erweiterung und Vervollständigung sowie die Verbesserung der notwendigen Geschäftsunterlagen der Ge-
meinde bleibt dabei ein wichtiges Ziel im Zeitablauf der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses. Die 
Gemeinde darf daher nicht in ein allgemeines Abwarten auf das Bekanntwerden noch möglicher Informationen 
eintreten. Eine solche Vorgehensweise ist auch in vorübergehender Form nicht im Sinne der Ziele und Zwecke 
des gemeindlichen Jahresabschlusses vertretbar.  
 
  
2. Die Schritte zum Jahresabschluss 
 
Die Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses erfordert eine Vielzahl von technischen Schritten und 
inhaltlichen Abgrenzungen sowie örtlichen Entscheidungen, damit der gemeindliche Jahresabschluss in einer 
geeigneten Form aufgestellt werden kann. Das Ziel muss dabei sein, dass der Jahresabschluss seiner Aufgabe 
gerecht werden kann und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sowie ein 
Bild über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres vermitteln kann.  
 
Wichtige Schritte zur Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses sind daher die Durchführung der Inventur 
und die Erstellung eines Inventars, die Feststellung der Ergebnisse sowie der Zielerreichung der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft (vgl. §§ 28, 38 und 39 GemHVO NRW). Ein Plan-/Ist-Vergleich in der Ergebnisrechnung und 
der Finanzrechnung, die Ermittlung zutreffender Wertansätze für die gemeindliche Bilanz sowie eine aktuelle, 
verständliche und nachvollziehbare Berichterstattung im Anhang und im Lagebericht der Gemeinde gehören 
ebenfalls dazu (vgl. §§ 38, 39, 41, 44 und 48 GemHVO NRW). Mit dem nachfolgenden Schema sollen die wich-
tigsten Schritte für die Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses aufgezeigt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Schritte zum gemeindlichen Jahresabschluss 

 
 

ARBEITSSCHRITTE 
 

INHALTE DER SCHRITTE 
 

Durchführung  
der Inventur 

 

 
-      Mengen- und wertmäßige Erfassung des Vermögens  
-      Mengen- und wertmäßige Erfassung der Schulden 
 

 
Erstellen  

eines Inventars 
 

 
-      Mengen- und wertmäßige Einzeldarstellung der Vermögensposten  
-      Mengen- und wertmäßige Einzeldarstellung der Schuldenposten 
 

 
Aufstellung  

der Ergebnisrechnung 
 

 
-      Abstimmung der Kontenbewegungen und Kontensalden 
-      Vollständigkeitsprüfung  
-      Periodenabgrenzung 
-      Ansatz/Ist-Vergleich 
-      Ausweisprüfung (richtig erfasst und zugeordnet)  
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Die Schritte zum gemeindlichen Jahresabschluss 

 
 

ARBEITSSCHRITTE 
 

INHALTE DER SCHRITTE 
 

 
Aufstellung  

der Finanzrechnung 
 

 
-      Abstimmung der Kontenbewegungen und Kontensalden 
-      Vollständigkeitsprüfung  
-      Kassenwirksamkeit 
-      Ansatz/Ist-Vergleich 
-      Ausweisprüfung (richtig erfasst und zugeordnet) 

 

 
Aufstellung  
der Bilanz 

 

 
-      Abstimmung der Kontenbewegungen und Kontensalden 
-      Vollständigkeitsprüfung 
-      Bewertung und Ansatz von Vermögen und Schulden  
-      Beachtung von Bilanzierungsgeboten und Bilanzierungsverboten 
-      Aktive und passive Rechnungsabgrenzung 
-      Ausweisprüfung (richtig erfasst und zugeordnet) 
 

 
Erstellung  

des Anhangs 
und des Lageberichtes 

 

 
-      Zusammenstellung von Daten und Unterlagen 
-      Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben 
-      Zutreffende Berichterstattung -      Erstellung des Forderungsspiegels 
-      Erstellung des Anlagenspiegels 
-      Erstellung des Verbindlichkeitsspiegels 
 

 
Jahresabschluss 

 

 
- Ergebnisrechnung 
- Finanzrechnung 
- Teilrechnungen 
- Bilanz Anhang  
         mit Forderungsspiegel, Anlagenspiegel und Verbindlichkeitsspiegel 
als Anlagen 
- Lagebericht 
- Beteiligungsbericht (beizufügen, wenn kein Gesamtanschluss) 

 
Abbildung 160 „Die Schritte zum gemeindlichen Jahresabschluss“ 

 
Bei der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses sind aber auch die örtlichen Besonderheiten der Ge-
meinde zu berücksichtigen. Ggf. bedarf es daher zusätzlicher Erläuterungen zur Ausführung der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr, insbesondere dann, wenn auf der Grundlage eines Haushaltssicherungs-
konzeptes unterschiedliche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt und die Art und Umfang der Zielerreichung 
ermittelt werden muss. Diese Erfordernisse beeinflussen die Aufstellung des Jahresabschlusses in fachlicher und 
zeitlicher Hinsicht. Sie wirken sich auch auf die Aufstellungsarbeiten für den gemeindlichen Gesamtabschluss 
aus, der bezogen auf den gleichen Abschlussstichtag aufzustellen und ebenfalls bis zum 31. Dezember des dem 
Haushaltsjahr folgenden Jahres vom Rat der Gemeinde zu bestätigen ist. 
 
 
3. Die Unterrichtung des Rates 
 
Die Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses und seine Feststellung durch den Rat der Gemeinde sind 
gesetzlich bestimmten Fristen unterworfen worden (vgl. §§ 95 und 96 GO NRW). Die in diesem gesetzlichen 
Rahmen festgelegten Aufstellungsfristen stellen dabei nicht nur eine Grenze für den Abschluss der örtlichen Auf-
stellungsarbeiten für den gemeindlichen Jahresabschluss dar. Mit diesen Fristen wird auch bezweckt, dass im 
Rahmen des jährlich wiederkehrenden Haushaltskreislaufs der Rat der Gemeinde frühzeitig über die Ergebnisse 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr und über die wirtschaftliche Lage sowie 
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über die weitere Entwicklung der Gemeinde informiert wird. Diese Pflicht soll möglichst durch einen aktuellen 
Jahresabschluss, bezogen auf den Abschlussstichtag des betreffenden Haushaltsjahres erfüllt werden. 
 
Diese Sachlage hat die Gemeinde zu beachten, wenn aus zwingenden örtlichen und sachlogischen Gründen die 
gesetzlichen Fristen überschritten werden müssen. In diesen Fällen obliegt dem Bürgermeister eine Unterrich-
tungspflicht gegenüber dem Rat der Gemeinde über den aktuellen Sachstand und die Gründe für eine verzögerte 
Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses. Diese Pflicht entsteht aus der allgemeinen gesetzlichen Vor-
gabe, dass der Bürgermeister den Rat der Gemeinde über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten (zeitnah) zu 
unterrichten hat (vgl. § 62 Absatz 4 GO NRW). 
 
 
4. Die Übersicht über das Aufstellungsverfahren  
 
Die haushaltsrechtlichen Vorschriften regeln die Aufstellung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses 
durch den Kämmerer und die Bestätigung des Entwurfs durch den Bürgermeister. Sie umfassen auch die sich 
daran anschließende Zuleitung an den Rat der Gemeinde und die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsaus-
schuss sowie die Beschlussfassung bzw. Feststellung durch den Rat bis hin zur öffentlichen Bekanntmachung 
und dem Verfügbarhalten des gemeindlichen Jahresabschlusses. Die Erfüllung dieser gesetzlichen Vorgaben 
bedarf neben der notwendigen Aufgabenverteilung innerhalb der gemeindlichen Verwaltung auch einer konkreten 
Zeitplanung. Bei der Festlegung des zeitlichen Ablaufes des Aufstellungsverfahrens ist insbesondere zu beach-
ten, dass die spätestens bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres vom Rat ein geprüf-
ter Jahresabschluss festzustellen ist (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW). Die dafür notwendigen Verfahrensschritte, die 
terminlich bestimmt sein müssen, sollen durch die nachfolgende Übersicht aufgezeigt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Das Aufstellungsverfahren zur Feststellung des Jahresabschlusses 

 
 

WICHTIGE SCHRITTE 
 

INHALTLICHE PFLICHTEN 

Aufstellung des Entwurfs 
des Jahresabschlusses 

 
Aufstellung durch den Kämmerer und Bestätigung durch den 
Bürgermeister (§ 95 Absatz 3 GO NRW) unter Mitwirkung des 
Verwaltungsvorstands (vgl. § 70 Absatz 2 GO NRW) – ver-
gleichbar der Haushaltsplanaufstellung nach § 80 GO NRW). 
 

Anzeige eines Fehlbetrages 
der Ergebnisrechnung 

 
Anzeige bei der Aufsichtsbehörde, wenn kein Fehlbetrag im 
Ergebnisplan oder der Fehlbetrag höher als geplant ist (§ 75 
Absatz 5 GO NRW), zu beachten: Genehmigung des Haus-
haltssicherungskonzeptes (§ 76 Absatz 2 GO NRW). 
 

 
Zuleitung des Entwurfs 
des Jahresabschlusses 

 
Zuleitung an den Rat (§ 95 Absatz 3 Satz 2 GO NRW; sie soll 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres 
erfolgen). 
 

 
Prüfung 

des Jahresabschlusses 

 
Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss (§ 101 
Absatz 1 GO NRW). Welcher Bestätigungsvermerk liegt vor (§ 
101 Absatz 4 und 5 GO NRW)? 
 

 
Beratung und Feststellung 

des Jahresabschlusses 

 
Beratung und Feststellung durch den Rat (§ 96 Absatz 1 GO 
NRW; bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr 
folgenden Jahres), Entlastung des Bürgermeisters (§ 96 Ab-
satz 1 Satz 4 GO NRW). 
 

 
Anzeige des Jahresabschlusses 

mit seinen Anlagen 

 
Anzeige bei der Aufsichtsbehörde der Gemeinde (§ 96 Absatz 
2 GO NRW). 
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Das Aufstellungsverfahren zur Feststellung des Jahresabschlusses 

 
 

WICHTIGE SCHRITTE 
 

INHALTLICHE PFLICHTEN 
Bekanntmachung 

und Verfügbarhalten 
des Jahresabschlusses 

 
Bekanntmachung und Verfügbarhalten bis zur Feststellung 
des folgenden Jahresabschlusses (§ 96 Absatz 2 GO NRW). 
 

Abbildung 161 „Das Aufstellungsverfahren zur Feststellung des Jahresabschlusses“ 
 
Über diese Verfahrensschritte soll sich die Aufsichtsbehörde im Rahmen der Anzeige des gemeindlichen Jahres-
abschlusses informieren, denn die dargestellte wirtschaftliche Lage und weitere Entwicklung der Gemeinde ist 
von ihr als Rechtsaufsichtsbehörde über die Gemeinde zu beurteilen. Die Aufsichtsbehörde soll daher feststellen, 
ob das für den gemeindlichen Jahresabschluss gesetzlich bestimmte Verfahren ordnungsgemäß abgelaufen ist. 
Sie soll ggf. aufgetretene Rechtsverstöße gegenüber der Gemeinde beanstanden. 
 
 
5. Die Anzeigepflicht bei einem Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung 
 
5.1 Die Anzeige gegenüber der Aufsichtsbehörde 
 
Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich erstreckt sich nicht nur auf die Haushaltsplanung der Gemeinde, son-
dern auch auf den gemeindlichen Jahresabschluss (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW). Der Bürgermeister hat daher 
bei seiner Bestätigung des Entwurfs des Jahresabschlusses zu berücksichtigen, ob in der Ergebnisrechnung 
nach § 38 GemHVO NRW das Erreichen des Haushaltsausgleichs nachgewiesen wird. In einem Vergleich mit 
dem in der gemeindlichen Haushaltssatzung festgesetzten voraussichtlichen Ergebnis ist zu ermitteln, ob trotz 
eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans in der Ergebnisrechnung nunmehr ein Fehlbetrag oder ein 
höherer Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen, auszuweisen ist.  
 
Ein negativer Differenzbetrag beim gemeindlichen Jahresergebnis für das abgelaufene Haushaltsjahr als nicht 
geplanter Fehlbetrag oder als höherer Fehlbetrag führt zu der Verpflichtung der Gemeinde, diese entstandene 
haushaltswirtschaftliche Lage ihrer Aufsichtsbehörde gegenüber unverzüglich anzuzeigen. Die Gemeinde muss 
dieser Anzeigepflicht daher noch vor der Prüfung und Feststellung ihres Jahresabschlusses nachkommen. In 
solchen Fällen obliegt dem Bürgermeister gleichzeitig eine Unterrichtungspflicht gegenüber dem Rat der Ge-
meinde über die entstandene haushaltswirtschaftliche Lage. Diese Pflicht entsteht aus der allgemeinen gesetzli-
chen Vorgabe, dass der Bürgermeister den Rat der Gemeinde über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten 
(zeitnah) zu unterrichten hat (vgl. § 62 Absatz 4 GO NRW). 
 
Die Aufsichtsbehörde der Gemeinde kann wegen des entstandenen schlechteren Jahresergebnisses bzw. des 
Fehlbetrages oder eines höheren Fehlbetrages die aufgrund dieser defizitären Haushaltslage der Gemeinde 
notwendigen Maßnahmen ergreifen, um eine geordnete Haushaltswirtschaft durch die Gemeinde wieder zu errei-
chen bzw. herzustellen. Die Gemeinde muss unmittelbar eigene Maßnahmen aufgrund ihrer Kenntnis über die 
Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres und das daraus entstandenen Ergebnisses ergreifen. Sie kann z. 
B. eine Haushaltssperre im laufenden Haushaltsjahr erlassen, um einer weiteren Entwicklung einer defizitären 
Haushaltswirtschaft entgegen zu wirken und schnellstmöglich den jährlichen Haushaltsausgleich nach § 75 Ab-
satz 2 GO NRW wieder zu erreichen. Die Gemeinde muss dabei auch prüfen, wie die dauerhafte Leistungsfähig-
keit wieder gesichert werden kann (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW). 
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5.2 Fehlbetrag und Haushaltssicherungskonzept 
 
5.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Bei der Bestätigung des Entwurfs des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr durch den Bürger-
meister kann der in der Ergebnisrechnung der Gemeinde ausgewiesene Fehlbetrag oder höhere Fehlbetrag als 
geplant so erheblich sein, dass deswegen der in der Schlussbilanz des Vorjahres enthaltene Ansatz der allge-
meinen Rücklage um mehr als ein Viertel zu verringert ist. In diesem Fall wird der durch § 76 Absatz 1 Nummer 1 
GO NRW festgelegte Schwellenwert überschritten und für die Gemeinde eine Verpflichtung zur Aufstellung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes unmittelbar ausgelöst. Aus dem Fehlbetrag in der gemeindlichen Ergebnisrech-
nung ergibt sich zudem eine Verringerung der allgemeinen Rücklage, die sich auf die Haushaltswirtschaft in den 
Folgejahren des Haushaltsjahres auswirkt.  
 
Ein Fehlbetrag in der gemeindlichen Ergebnisrechnung unterhalb des in § 76 Absatz 1 Nummer 1 GO NRW fest-
gelegten Schwellenwertes kann zu Folge haben, dass innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entsteht. Durch die Vorschrift wird es daher der 
Aufsichtsbehörde der Gemeinde ermöglicht, die notwendigen Anordnungen unter Berücksichtigung der tatsächli-
chen haushaltswirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde zu treffen, um einer weiteren defizitären gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft entgegen zu wirken. Im besonderen Ausnahmefall könnte es ggf. erforderlich werden, 
dass die Aufsichtsbehörde ihre Anordnungen selbst durchführen muss oder – wenn und solange diese Befugnis-
se nicht ausreichen – sogar einen Beauftragten bestellen muss (vgl. auch §§ 119 ff. GO NRW). Die haushalts-
rechtlichen Bestimmungen bieten dafür die notwendigen Ermächtigungen. Die Aufsichtsbehörde muss das im 
Einzelfall erforderliche Handeln in diesem Rahmen und unter Einbeziehung ihres zulässigen Ermessens eigen-
verantwortlich festlegen.     
 
 
5.2.2 Das Haushaltssicherungskonzept als Sanierungskonzept 
 
Für eine Gemeinde besteht auch bei defizitärer haushaltswirtschaftlicher Lage grundsätzlich eine positive Fortfüh-
rungsprognose. Trotz einer akuten und aktuellen Krisensituation, auch wenn diese ggf. mehrjährig ist, hat die 
Gemeinde auch bei zusätzlich stark angespannter Liquidität bzw. Liquiditätsdefiziten grundsätzlich die Substanz 
und die Potenziale, um wieder den jährlichen Haushaltsausgleich zu erreichen und die stetige Aufgabenerfüllung 
auf Dauer zu sichern. Die Voraussetzungen dafür sind generell anzunehmen, denn das Sanieren bzw. das Kon-
solidieren bedeutet, die Krisenzeichen wahrzunehmen, die Ursachen zu erkennen, entsprechende Gegenmaß-
nahmen zu ergreifen und möglichen Wiederholungen vorzubeugen. Dabei gilt es für die Gemeinde, die Sanie-
rungswürdigkeit und die Sanierungsfähigkeit aller Elemente der gemeindlichen Aufgabenerfüllung sowie die dar-
aus entstehenden haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen zu prüfen und zu bewerten, sodass ein umfassendes 
Sanierungskonzept zur wirtschaftlichen Gesundung und zur Zukunftssicherung der Gemeinde auf den Weg ge-
bracht werden kann.  
 
Die Gemeinde muss dafür die notwendigen und vielfachen Veränderungen vor Ort angehen und diese möglichst 
schnell, gezielt und konsequent in der erforderlichen Reihenfolge festlegen und umzusetzen. Ein Haushaltssiche-
rungskonzept als umfassendes Sanierungskonzept dient dabei als zukunftsorientierter Leitfaden (Gesamtkon-
zept), in dem die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der 
Gemeinde und die Steuerung des Haushalts, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird, festgelegt und 
bemessen werden. Das Sanierungskonzept muss gleichzeitig ein erweitertes Planungssystem mit Zielen und 
Zwischenzielen als der Haushaltsplan enthalten, damit dieses örtliche Konzept als Handlungsrichtschnur dienen 
kann. In einem solchen Sanierungskonzept sind deshalb die konkreten und umsetzbaren Schritte aufzuzeigen, 
die sofort und in den weiteren Haushaltsjahren zu erfolgen haben. Besondere Eckpunkte sowie die zukünftigen 
Chancen und Risiken für die Gemeinde sind dabei besonders herauszustellen. Das gemeindliche Sanierungs-
konzept stellt dadurch eine Leitlinie für das Handeln der Gemeinde in den künftigen Haushaltsjahren dar. 
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5.2.3 Die Stufen eines gemeindlichen Sanierungsplans 
 
Eine gemeindliche Krisensituation hat eine große Bedeutung für den Rat der Gemeinde und die Verwaltung sowie 
für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde. Deshalb muss für das örtliche Haushaltssicherungskonzept als 
Sanierungsplan eine Struktur erarbeitet werden, die den gesamten Ablauf der  Bewältigung der wirtschaftlichen 
Krise der Gemeinde beinhaltet. Sie bietet eine Grundlage für die notwendigen Handlungen und soll dazu beitra-
gen, das zu erreichende Ziel dauerhaft zu sichern. Die Umsetzung erfolgt dazu i.d.R. in Teilschritten, deren Erfolg 
mit Hilfe von Zwischenzielen gemessen werden soll. Die möglichen fünf Abschnitte eines Sanierungsplans der 
Gemeinde zur Krisenbewältigung und zur weiteren stetigen wirtschaftlichen Entwicklung können, wenn nicht im 
Einzelfall weiter zu differenzieren ist, z. B. Folgende sein (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Stufen eines gemeindlichen Sanierungsplans 

 
 

Gesamtkonzept der Gemeinde  
zur Krisenbewältigung (Sanierungsplan) 

Stufe 1 

  
Sensibilisierung/ Krisenerkenntnis  
(Befangenheit der Betroffenen) 
 

Bedrohung erkennen 
und ernst nehmen 

Stufe 2 

 
Krisenursachen identifizieren 
(Sanierungswürdigkeit und Sanierungsfähigkeit  
feststellen) 
 

Sich schlüssig auf we-
sentliche Kernfragen 
konzentrieren 

Stufe 3 

 
Sanierungsplan - Leitlinie für eine Sanierung 
(Ursachen - Analyse - Lage - Ziele) 
 

Perspektive und Vision 
der Sanierung vermitteln 

Stufe 4 

 
Implementierung des Sanierungsplans 
(leistungs- und finanzwirtschaftliche, organisatorische 
Maßnahmen) 
 

Zustimmung und Motiva-
tion der Beteiligten 
auslösen 

 
Stufe 5 
 

 
Sanierungscontrolling 
(Identifizierung des Sanierungserfolges, Kennzahlen, 
Planungsrechnungen und Planbilanz)  
 

Erfolgreiche Umsetzung 
messen, Chancen und 
Risiken neu einschätzen 

Abbildung 162 „Die Stufen eines Sanierungsplans“ 
 
Ein erfolgreicher Sanierungsprozess bei der Gemeinde besteht u.a. auch darin, dass die Gemeinde die Bewälti-
gung der Krise ihrer haushaltswirtschaftlichen Lage selbst so durchführt, dass der Haushaltsausgleich wieder 
erreicht und die dauernde Leistungsfähigkeit gesichert wird. Von der Gemeinde ist dabei zu berücksichtigen, dass 
künftige Generationen nicht unnötig belastet werden sowie deren Zukunft gesichert wird. Sie muss in diesem 
Zusammenhang auch die Einhaltung des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit gewährleisten. 
 
 
5.3 Der Fristbeginn zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs 
 
Für die Gemeinde kann aus der Bestätigung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den 
Bürgermeister wegen eines Fehlbetrages in der gemeindlichen Ergebnisrechnung die Pflicht zur Aufstellung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes entstehen (vgl. § 75 Absatz 5 GO NRW). Aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr 
heraus wird diese Pflicht ausgelöst, sie kann tatsächlich jedoch erst dann entstehen, wenn darüber die notwendi-
ge Kenntnis bei der Gemeinde vorliegt. Diese Sachlage beeinflusst den Zeitpunkt, zu dem der Haushaltsaus-
gleich von der Gemeinde wieder hergestellt sein muss. 
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Das Ergebnis der Haushaltsbewirtschaftung des abgelaufenen Haushaltsjahres löst zwar die Pflicht zur Aufstel-
lung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus, der Fristbeginn zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs 
mithilfe eines zu erstellenden Haushaltssicherungskonzeptes kann aber wegen des Zeitablaufs nicht mehr im 
abgelaufenen Haushaltsjahr liegen. Die Kenntnis über diese Pflicht erlangt die Gemeinde erst im Folgejahr im 
Rahmen der Aufstellung und Bestätigung des gemeindlichen Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushalts-
jahr. Erst zu diesem Zeitpunkt im Folgejahr ist ihr eine Beurteilung dahin gehend möglich, welchen Eigenkapital-
verzehr der nicht geplante Fehlbetrag oder der höhere Fehlbetrag bewirkt. 
 
Vom Gesetzgeber ist mit der Vorschrift nicht beabsichtigt worden, ein bereits durch den bestätigten Jahresab-
schluss abgeschlossenes Haushaltsjahr wieder „zu öffnen“, um dieses Jahr dann rückwirkend als Ursachenjahr 
für den Beginn der Frist zur Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs heranziehen zu können. Der Beginn der 
gesetzlichen Frist von zehn Jahren, die zur Erreichung des Haushaltsausgleichs einzuhalten ist, damit das Haus-
haltssicherungskonzept genehmigungsfähig ist, kann daher frühestens in dem Haushaltsjahr liegen, in dem das 
Jahresergebnis des vorherigen Haushaltsjahres feststeht. Es ist daher sachgerecht, den Beginn der Frist für die 
Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs bzw. das Haushaltsjahr, in dem der Haushaltsausgleich wieder er-
reicht werden muss, vom Zeitpunkt der Bestätigung des gemeindlichen Jahresergebnisses durch den Bürger-
meister abhängig zu machen.  
 
 
5.4 Die Zuordnung des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushaltsjahr  
 
Ein Haushaltssicherungskonzept, für das die Pflicht zur Aufstellung im Rahmen der Bestätigung des gemeindli-
chen Jahresabschlusses durch den Bürgermeister entsteht, muss von der Gemeinde wegen der gesetzlichen 
Bindung an den Haushaltsplan der Gemeinde einem bestimmten Haushaltsjahr zugeordnet werden (vgl. § 79 
Absatz 2 Satz 2 GO NRW). Das Haushaltsjahr, für das der Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses durch 
den Bürgermeister bestätigt wird, ist zum Zeitpunkt der Bestätigung bereits abgelaufen, sodass das Haushaltssi-
cherungskonzept nicht mehr zum Bestandteil des Haushaltsplans dieses Haushaltsjahres gemacht werden kann.  
 
Für das Haushaltsjahr, in dem der Jahresabschluss für das vorherige, abgelaufene Haushaltsjahr bestätigt wird, 
gilt i.d.R. bereits eine Haushaltssatzung und damit auch ein bestandskräftiger Haushaltsplan. Ein Haushaltssiche-
rungskonzept könnte daher nur dadurch zum weiteren Bestandteil des Haushaltsplans dieses Haushaltsjahres 
gemacht werden, wenn dafür eine Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW erlassen wird. Die Änderung der be-
stehenden gemeindlichen Haushaltssatzung ist erforderlich, weil es einer satzungsrechtlichen Festlegung über 
das Jahr bedarf, in dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 5 GO NRW). 
Eine Nachtragssatzung würde dabei den Effekt haben, dass für die Aufstellung und den Beschluss über die 
Nachtragssatzung eine längere Zeitdauer benötigt wird, denn für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften 
über die Haushaltssatzung entsprechend (vgl. § 81 Absatz 1 Satz 2 GO NRW).  
 
Der Gemeinde wird dadurch aber die Aufstellung einer Nachtragssatzung im laufenden Haushaltsjahr, um mögli-
che Konsolidierungsmaßnahmen auf der Grundlage eines genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes umzuset-
zen, nicht verwehrt. Es ist sachgerecht und haushaltsrechtlich vertretbar, zeitnah die notwendigen Gegenmaß-
nahmen zu ergreifen und dabei auch das Haushaltssicherungskonzept zum Bestandteil des gemeindlichen 
Haushaltsplans zu machen. Bei einer solchen Zuordnung liegt der Fristbeginn für die Wiederherstellung des 
Haushaltsausgleichs in dem Folgejahr des Haushaltsjahres, das die Ursache dafür darstellt. 
 
Für die Gemeinde besteht aber auch die Möglichkeit, ihr Haushaltssicherungskonzept in förmlicher Hinsicht erst 
zum Bestandteil des Haushaltsplans des zweiten Folgejahres des Haushaltsjahres zu machen, das die Ursache 
dafür darstellt. In diesen Fällen muss die Gemeinde aufgrund ihrer Kenntnisse über das negative Jahresergebnis 
des abgelaufenen Haushaltsjahres und ihrer Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gleich-
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wohl unmittelbar die notwendigen Gegenmaßnahmen einleiten, um den jährlichen Haushaltsausgleich zukünftig 
wieder zu erreichen und ihre dauernde Leistungsfähigkeit wieder zu sichern (vgl. § 75 GO NRW).  
 
Eine solche jahresbezogene Zuordnung des gemeindlichen Haushaltssicherungskonzeptes gibt der Gemeinde 
keine Berechtigung, den Fristbeginn für die Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs, der im Jahr der Bestäti-
gung des gemeindlichen Jahresabschlusses liegen soll (fiktives Ursachenjahr), auf das Jahr der Zuordnung des 
Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushaltsplan zu verschieben. Diese Einschränkung kann als sinnvoll und 
sachgerecht angesehen werden, um die Sofortmaßnahmen der Gemeinde von Anfang an in die Gesamtstrategie 
der gemeindlichen Konsolidierungsbemühungen einzubinden. Dadurch kann das Hinauszögern von Gegenmaß-
nahmen als nicht zulässig bewertet werden. 
 
 
6. Der Mehrbedarf nach Ablauf des Haushaltsjahres 
 
6.1 Der Mehrbedarf bei Aufwandsermächtigungen 
 
6.1.1 Die Erfassung der zusätzlichen Aufwendungen 
 
Im Jahresabschluss sind von der Gemeinde auch die Ereignisse aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr zu be-
rücksichtigen, die diesem Jahr wirtschaftlich zuzurechnen sind. Derartige Ereignisse können noch zu Verände-
rungen der in der Ergebnisrechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres erfassten Aufwendungen führen, z. B. in 
Form von überplanmäßigen und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen (vgl. § 83 GO NRW). Im Rahmen der 
Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses muss daher ein auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogener 
Bedarf für überplanmäßige und/oder außerplanmäßige Aufwendungen diesem Jahr wirtschaftlich zugerechnet 
werden. Ein solcher Fall entsteht regelmäßig bei bilanziellen Abschreibungen der Gemeinde, die erst tatsächlich 
nach Ablauf des Haushaltsjahres ermittelbar und in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu berücksichtigen sind 
(vgl. § 38 GO NRW).  
 
Bei der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses ist daher von der Gemeinde zu prüfen, ob die in die-
sem Zeitpunkt feststellbaren überplanmäßigen und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen unabweisbar sind 
und ob ihre Deckung bezogen auf das abgelaufene Haushaltsjahr gewährleistet ist (vgl. § 83 GO NRW). In die 
Prüfung der Unabweisbarkeit ist dabei auch einziehen, ob ggf. rechtliche Verpflichtungen für diese überplanmäßi-
gen und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen bestehen. Für die Prüfung, ob die Deckung gewährleistet ist, soll 
das in der gemeindlichen Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis herangezogen werden. Die Erfassung 
und Buchung der festgestellten überplanmäßigen und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen kann dabei nicht 
wegen eines Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung abgelehnt werden. Sofern die Unabweisbarkeit für die Auf-
wendungen gegeben ist, aber ein Jahresfehlbetrag bereits besteht, müssen die zusätzlichen Aufwendungen 
hingenommen werden, auch diese als „negative Veränderungen“ der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des 
abgelaufenen Haushaltsjahres zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrages führen. 
 
 
6.1.2 Die Zusammenführung der Verfahren bei zusätzlichen Aufwendungen 
 
Bei überplanmäßigen und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen ist die Zustimmung des Kämmerers, des Bür-
germeisters oder des Rates der Gemeinde erforderlich (vgl. § 83 GO NRW). Diese Vorgabe gilt auch bei über-
planmäßigen und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jah-
resabschlusses. Es ist jedoch sachlich und haushaltswirtschaftlich sowie wegen des Entscheidungszeitpunktes 
nicht geboten, ein gesondertes Zustimmungsverfahren zusätzlich zum Aufstellungsverfahren des gemeindlichen 
Jahresabschlusses durchzuführen. In beiden Verfahren sind der Kämmerer und/oder der Bürgermeister sowie der 
Rat der Gemeinde in gleicher Weise und Funktion tätig. Es bietet sich deshalb an, das Zustimmungsverfahren für 
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die überplanmäßigen und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen mit dem Aufstellungsverfahren des gemeindli-
chen Jahresabschlusses zu verknüpfen und als ein gemeinsames Verfahren zu betrachten und zu führen.  
 
Die Zusammenführung von zwei haushaltsrechtlich eigenständigen Verfahren zu einem Verfahren ist wegen der 
Pflicht des Kämmerers zur Aufstellung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses, der Pflicht des Bür-
germeisters zur Bestätigung dieses Entwurfs und der Pflicht des Rates zur Feststellung des Jahresabschlusses 
sachgerecht und geboten (vgl. § 95 Abs. 3 Satz 1 und 2 und § 96 Absatz 1 GO NRW). Sie beschneidet jedenfalls 
nicht die Entscheidungskompetenzen der benannten Verantwortlichen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft in 
unvertretbarer Weise. Im Rahmen ihrer Beteiligung und ihrer Zuständigkeiten können diese Verantwortlichen in 
der Gemeinde den haushaltsmäßig erforderlich gewordenen überplanmäßigen und/oder außerplanmäßigen Auf-
wendungen zustimmen.  
 
Die in der Gemeinde Verantwortlichen können die Übernahme im Grundsatz nicht ablehnen, denn das Jahreser-
gebnis der Gemeinde im gemeindlichen Jahresabschluss wird durch den Grundsatz der wirtschaftlichen Zurech-
nung maßgeblich bestimmt (vgl. § 11 Absatz 2 GemHVO NRW). Die Verantwortlichkeiten müssen bereits durch 
geeignete Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanung dafür Sorge tragen, dass möglichst im Aufstellungsver-
fahren des gemeindlichen Jahresabschlusses nur noch unwesentliche überplanmäßige und/oder außerplanmäßi-
ge Aufwendungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzurechnen sind.  
  
  
6.2 Kein Mehrbedarf bei Auszahlungsermächtigungen 
  
Nach Ablauf des Haushaltsjahres dürfen von der Gemeinde wegen der Geltung des Kassenwirksamkeitsprinzips 
und des Jährlichkeitsprinzips keine Auszahlungen mehr diesem Haushaltsjahr zugeordnet werden. Die strenge 
zeitliche Beschränkung in der gemeindlichen Zahlungsabwicklung bedeutet, dass Auszahlungen aufgrund von 
gemeindlichen Geschäftsvorfällen im abgelaufenen Haushaltsjahr, die zu Zahlungsströmen im folgenden Haus-
haltsjahr führen, in der für dieses Jahr aufzustellenden Finanzrechnung zu erfassen sind. Die gemeindlichen 
Zahlungen und damit auch die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen sind nach dem zu beachtenden Kas-
senwirksamkeitsprinzip immer dem Haushaltsjahr zuzuordnen, in dem von der Gemeinde die Einzahlungen er-
zielt und die Auszahlungen geleistet werden und diese zu einer Veränderung der gemeindlichen Liquidität führen 
(vgl. § 11 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
Der benannte Grundsatz verbietet dabei, dass gemeindliche Zahlungen innerhalb eines Haushaltsjahres weder 
dem vorherigen bereits abgelaufenen Haushaltsjahr noch dem künftigen Haushaltsjahr zugeordnet werden dür-
fen. Die Gemeinde darf deshalb Auszahlungen, die sich aus zusätzlichen Zahlungsverpflichtungen nach Ablauf 
des Haushaltsjahres ergeben, nicht mehr dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuordnen. Die strenge Jährlichkeit gilt 
entsprechend für die erzielten Einzahlungen, wenn diese Zahlungen aufgrund von Geschäftsvorfällen aus dem 
abgelaufenen Haushaltsjahr bei der Gemeinde eingehen.  
 
 
7. Die Wertaufhellung im Jahresabschluss 
 
7.1 Das Willkürverbot 
 
Für die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind nicht alle bestehenden allgemeinen Grundsätze haushaltsrechtlich 
bestimmt worden. Dazu gehört z. B. der Grundsatz des Willkürverbots. Nach diesem Grundsatz hat die Gemein-
de in ihrem Jahresabschluss eine willkürfreie Bewertung der gemeindlichen Vermögensgegenstände vorzuneh-
men und auf sachfremde Erwägungen zu verzichten. Die haushaltsrechtlich zulässigen Wahlrechte der Gemein-
de sind davon nicht betroffen. Deren Anwendung muss aber im Einzelfall durch die Gemeinde so gestaltet wer-
den, dass die gemeindliche Entscheidung mit dem Grundsatz des Willkürverbots in Einklang steht.  
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Im Sinne dieses Grundsatzes wird das Wertaufhellungsprinzip in einen Zusammenhang mit der dreimonatigen 
Aufstellungsfrist für den gemeindlichen Jahresabschluss gestellt (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW und § 32 Absatz 1 
Nummer 3 GemHVO NRW). Durch die haushaltsrechtliche Vorschrift in der Gemeindeordnung steht die Aufstel-
lung des gemeindlichen Jahresabschlusses nicht im Belieben der Gemeinde und kann daher nicht unbestimmt in 
die Zukunft verschoben werden. Es ist dabei zu beachten, dass durch die ausdrückliche Verwendung des Begriffs 
„Aufstellung“ im Rahmen der Regelung zur Wertaufhellung die Anwendung des Wertaufhellungsprinzips auch 
nicht bis zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Gemeinde ausgedehnt wer-
den kann (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 32 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO NRW).  
 
Eine Änderung des aufgestellten und dem Rat der Gemeinde zugeleiteten Entwurfs des gemeindlichen Jahres-
abschlusses ist grundsätzlich nur noch aufgrund der Durchführung der Abschlussprüfung oder aus Anlass der 
Beratungen des Rates vor seiner Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses möglich. In dieser Zeit der 
Gemeinde bekannt gewordene neue Informationen dürfen dann nicht mehr unter Berufung auf das Wertaufhel-
lungsprinzip in den gemeindlichen Jahresabschluss einbezogen werden. Solche Informationen sind dann wie 
gemeindliche Vorgänge zu behandeln, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sodass bei Vorlie-
gen einer Wesentlichkeit darüber Ausführungen im Lagebericht zu machen sind (vgl. § 48 GemHVO NRW). 
 
 
7.2 Das Prinzip der Wertaufhellung  
 
Das Prinzip der Wertaufhellung lässt grundsätzlich zu, dass die Gemeinde neue Informationen zu ihrer Haus-
haltswirtschaft, die im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des abgelaufenen Haushaltsjahres und dem 
gesetzlich bestimmten letzten Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses für dieses Haushaltsjahr (31. März des 
Folgejahres) der Gemeinde bekannt werden, dann von den Verantwortlichen in der Gemeinde (Rat und Verwal-
tungsvorstand) berücksichtigt werden dürfen, wenn sie sich auf Gegebenheiten oder Ereignisse im abgelaufenen 
Haushaltsjahr (vor dem Abschlussstichtag) beziehen (wertaufhellende Informationen). Derartige Tatsachen beein-
flussen nicht den Wert, sondern zeigen die gemeindlichen Verhältnisse zum Abschlussstichtag so, wie sie zu 
diesem Zeitpunkt waren.  
 
Das Wertaufhellungsprinzip soll in Bezug auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushalts-
jahres sicherstellen, dass sämtliche am Abschlussstichtag objektiv bestehende Tatsachen bei der späteren Auf-
stellung des gemeindlichen Jahresabschlusses berücksichtigt werden, auch wenn die Informationen der Gemein-
de erst nach dem Abschlussstichtag bekannt werden. Bei der Informationsgewinnung im Zeitraum zwischen dem 
Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr haben 
der Kämmerer (Aufstellung) und der Bürgermeister (Bestätigung) die notwendige Sorgfalt für die im gemeindli-
chen Jahresabschluss enthaltenen Angaben aufzubringen.  
 
Die Anwendung des Wertaufhellungsprinzips muss zudem von der Gemeinde für jeden davon betroffenen Sach-
verhalt geprüft und dokumentiert werden. Den möglicherweise gewonnenen Erkenntnissen müssen daher ord-
nungsgemäße Geschäftsvorgänge bei der Gemeinde zugrunde liegen und es muss eine Ausrichtung auf den 
betreffenden Abschlussstichtag des abgelaufenen Haushaltsjahres bestehen. Diese Sachlage ist zudem in die 
Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses einzubeziehen. Die Beachtung des Wertaufhellungsprinzips führt 
dabei nicht zu einer Änderung oder Berichtigung des gemeindlichen Jahresabschlusses, denn das Prinzip ist nur 
in dem Zeitraum anwendbar, in dem der Entwurf des Jahresabschlusses durch den Kämmerer aufzustellen und 
durch den Bürgermeister zu bestätigen ist.  
 
Gleichwohl kann die Wertaufhellung auch zu Sachverhalten oder Anlässen führen, die einer Berichtigung des 
gemeindlichen Jahresabschlusses zugrunde liegen, insbesondere wenn es sich um einen wesentlichen Betrag 
handelt. Aus der Wertaufhellung heraus kann sich als Anlass für eine Berichtigung ergeben, dass Wertansätze in 
der Bilanz und/oder zu niedrig, zu hoch, zu Unrecht oder zu Unrecht nicht angesetzt worden sind. Diese Gege-
benheiten gelten entsprechend für die Haushaltspositionen in der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. 
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Nach der haushaltsrechtlichen Bestimmung soll die Zuleitung des gemeindlichen Jahresabschlusses an den Rat 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres erfolgen. Grundsätzlich ist deshalb der 31. März 
des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres als letzter Tag der Zuleitung anzusehen. Dieser Tag stellt gleichzeitig 
auch den letzten Tag für die Anwendung des Wertaufhellungsprinzips durch die Gemeinde dar. Die Zusammen-
hänge werden nachfolgend dargestellt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Wertaufhellung im gemeindlichen Jahresabschluss  

 

Haushaltsjahr 
 

Ereignisse 
nach dem Abschlussstichtag 

 

 
Ereignisse 

nach dem Abschlussstichtag 
 

Januar - Dezember 

 
Abschluss- 

stichtag 
(31.12.) 

 

Januar - März 
Bestätigung 
durch BM 

(bis 31.03.) 
Januar - Dezember 

Feststellung 
durch Rat 
(bis 31.12) 

 
Nachweispflicht 

 
Gemeindliche Geschäftsvorfälle, die 
ergebniswirksam sind sowie Zahlungs-
geschäfte der Gemeinde, die zur Ände-
rung der Liquidität geführt haben. 

 
(Angaben in der Ergebnisrechnung 

und der Finanzrechnung 
sowie der Bilanz) 

 

 
Wertaufhellend 

 
Ereignisse, die grundlegende Hin-
weise zu Gegebenheiten der Ge-

meinde geben, die zum Abschluss-
stichtag vorliegen. 

 
(Angaben im Anhang) 

 

 
Wertbegründend 

 
Ereignisse, die Gegebenheiten der 
Gemeinde anzeigen, die nach dem 
Abschlussstichtag eingetreten sind. 

 
 

(Angaben im Lagebericht) 
 

Abbildung 163 „Die Wertaufhellung im gemeindlichen Jahresabschluss“ 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass von der Gemeinde die Informationen, die ihr im Zeitraum zwi-
schen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haus-
haltsjahr bekannt werden und sich auf Gegebenheiten nach dem Abschlussstichtag beziehen, also auf das neue 
Haushaltsjahr, im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses nicht berücksichtigt werden 
(wertbegründende Informationen). Derartige Tatsachen beeinflussen den von der Gemeinde zu bilanzierenden 
Wert. Sie zeigen die Verhältnisse zum Abschlussstichtag nicht mehr so, wie diese zu diesem Zeitpunkt waren.  
 
 
8. Die Haushaltssicherung im Jahresabschluss 
 
8.1 Die Aufstellungspflicht 
 
Für die Gemeinde kann die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auch im Zeitpunkt der 
Bestätigung über den gemeindlichen Jahresabschluss durch den Bürgermeister entstehen (vgl. § 76 Absatz 1 
Satz 2 i.V.m. § 95 Absatz 3 GO NRW). Die Pflicht besteht dann ab dem Zeitpunkt, ab dem ein durch den Bürger-
meister bestätigter Jahresabschluss für das abgelaufene Haushaltsjahr besteht, der ein Jahresergebnis aufweist, 
aufgrund dessen ein Schwellenwert überschritten wird. Ein aus diesem Anlass aufzustellendes Haushaltssiche-
rungskonzept wird dadurch jedoch nicht zum Bestandteil des gemeindlichen Jahresabschlusses.  
 
Die gesetzliche Bindung des Haushaltssicherungskonzeptes an den gemeindlichen Haushaltsplan bewirkt, dass 
ein solches Haushaltssicherungskonzept zum Bestandteil des nächsten der Bestätigung des Jahresabschlusses 
folgenden Haushaltsplans zu machen und dem entsprechenden Haushaltsjahr zuzuordnen ist (vgl. § 79 Absatz 2 
Satz 2 GO NRW). Die Ursache für die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sowie dessen 
Bindung an den gemeindlichen Haushaltsplan bewirken dabei nicht, dass das bereits abgeschlossene Haushalts-
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jahr als Ursachenjahr für den Beginn der Frist zur Wiedererreichung des gemeindlichen Haushaltsausgleichs 
heranzuziehen ist. Dafür spricht auch, das die Gemeinde erst im Folgejahr des abgelaufenen Haushaltsjahres die 
Kenntnis darüber erlangt, dass sie zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet ist. 
 
 
8.2 Der Nachweis der Konsolidierung 
 
Die notwendige Konsolidierung zur Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs hat durch das Haushaltssiche-
rungskonzept eine konzeptionelle Grundlage sowie einen Rahmen für die örtliche Umsetzung erhalten. Mit Blick 
auf den Konsolidierungszeitraum sollen dabei im Rahmen des jährlichen Jahresabschlusses die im Sinne der 
Zielsetzung eingetretenen Ergebnisse aufgezeigt werden, damit ggf. der Korridor für Anpassungen konkreter 
eingeplant und/oder Alternativen im Rahmen der Umsetzung geschaffen werden können.  
 
Die Gemeinde zeigt durch das jahresbezogene Ergebnis in der gemeindlichen Ergebnisrechnung, ob sie ihre 
Verpflichtung zum Haushaltsausgleich erfüllt hat (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 2 GO NRW). Es bietet sich daher für die 
Gemeinde an, in diesem Rahmen auch die Ergebnisse der Maßnahmen der gemeindlichen Haushaltskonsolidie-
rung aufzuzeigen. Der gemeindlichen Ergebnisrechnung sollte dafür eine gesonderte Übersicht beigefügt werden, 
in der die Konsolidierungsergebnisse über den gesamten Konsolidierungszeitraum im Vergleich mit den geplan-
ten Ergebnissen aufgezeigt werden können. Das nachfolgende Schema soll dieses beispielhaft aufzeigen (vgl. 
Abbildung).  
 

 
Die Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung 
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Differenz in Betrag und % 
 

      

Abbildung 164 „Die Ergebnisse der  Haushaltskonsolidierung“ 
 
Die Übersicht kann dabei auch in der Haushaltsplanung Verwendung finden und dem gemeindlichen Ergebnis-
plan beigefügt werden. Sie ist dabei als auch als Unterlage zur gemeindlichen Ergebnisrechnung im notwendigen 
Umfang zu erläutern. Es sollten dazu Betragsangaben und erläuternde weitere Informationen zu Anpassungen, 
aber auch zur Aufrechterhaltung der Konsolidierungsplanung, gegeben werden. Die Gemeinde sollte, abhängig 
von der örtlichen Konsolidierung, ggf. auch Vorjahre des Haushaltsjahres in diese Übersicht einbeziehen. 
 
 
9. Änderungen oder Berichtigungen des Jahresabschlusses 
 
9.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Bei der Gemeinde können fehlerhafte oder unrichtige Jahresabschlüsse entstehen, weil die am Abschlussstichtag 
gegebenen objektiven Verhältnisse erst nach der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den 
Rat der Gemeinde erkannt wurden. Ein solcher Jahresabschluss kann z. B. in der Bilanz unrichtige Wertansätze 
oder fehlerhafte Bilanzposten enthalten und nicht zutreffende Haushaltspositionen in der Ergebnisrechnung und 
Finanzrechnung ausweisen. Derartige Fehler stellen i.d.R. Verstöße gegen haushaltsrechtliche Vorschriften dar 
und können zu einer Änderung oder Berichtigung des gemeindlichen Jahresabschlusses führen. Die Ursache 
kann dabei nicht mehr der Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz sein, ab dem eine Berichtigung für vier Jahre möglich 
war. Der Berichtigungsbedarf bei der Gemeinde muss objektiv zum Abschlussstichtag bestehen und von wesent-
licher wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung für die gemeindliche Haushaltswirtschaft sein. 
 
Für die Beurteilung einer Fehlerhaftigkeit oder Unrichtigkeit eines gemeindlichen Jahresabschlusses ist dabei 
objektiv auf den Abschlussstichtag des Haushaltsjahres abzustellen, denn bezogen auf diesen Zeitpunkt muss 
der gemeindliche Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Eine Fehlerbeseitigung des Jahresabschlusses der 
Gemeinde muss zudem unter Berücksichtigung des Verfahrensstandes zur Feststellung des gemeindlichen Jah-
resabschlusses erfolgen. Im Zeitraum von der Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Kämmerer bis zu 
seiner Feststellung durch den Rat kann der gemeindliche Jahresabschluss jederzeit im Sinne einer Richtigstel-
lung verändert werden, denn der gemeindliche Abschluss liegt in dieser Zeit nur als Entwurf vor.  
 
Eine Änderung oder Berichtigung des gemeindlichen Jahresabschlusses wird daher erst dann ausgelöst, wenn 
die Erkenntnisse der Gemeinde über die Fehlerhaftigkeit ihres Jahresabschlusses nach dessen Feststellung 
durch den Rat der Gemeinde gewonnen werden und in rechtlicher oder wirtschaftlicher Hinsicht so wesentlich 
sind, dass dadurch bei der Gemeinde ein gewichtiger Änderungs- oder Berichtigungsbedarf für den Jahresab-
schluss entsteht. Gleichwohl wird ein festgestellter Jahresabschluss i.d.R. nicht berichtigt. Vielmehr soll eine 
notwendig gewordene Berichtigung eines Jahresabschlusses im nächsten noch nicht bestandskräftig geworde-
nen Jahresabschluss der Gemeinde vorgenommen werden. Es kann bei Unwesentlichkeit des aufgetretenen 
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Fehlers auch ausreichend sein, wenn von der Gemeinde eine Berichtigung erst im nächsten aufzustellenden 
Jahresabschluss vorgenommen wird.  
 
Die Fehlerbeseitigung im Jahresabschluss eröffnet für die Gemeinde jedoch nicht die Möglichkeit zu einer nach-
träglichen neuen Sachverhaltsgestaltung und einer darauf aufbauenden Berichtigung. Die Gemeinde darf auch 
die notwendig gewordene Bilanzänderung nicht dazu nutzen, gemeindliche Geschäftsvorfälle aus dem abgelau-
fenen Haushaltsjahr wieder rückgängig zu machen oder weitere Geschäftsvorfälle über die Berichtigung dem 
abgelaufenen Haushaltsjahr zuordnen. Bei ihrer Prüfung der Notwendigkeit und der Form einer Fehlerbeseitigung 
hat die Gemeinde auch das Informationsbedürfnis der Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses ausrei-
chend zu berücksichtigen. Sie hat zudem zu beachten, dass die Änderung eines fehlerfreien Jahresabschlusses, 
der den gesetzlichen Anforderungen und den GoB entspricht und vom Rat der Gemeinde festgestellt wurde, 
grundsätzlich unzulässig ist. 
 
 
9.2 Die erneute Feststellung des Jahresabschlusses 
 
Die Änderung eines festgestellten Jahresabschlusses kann z. B. wegen materieller Folgewirkungen oder wegen 
wesentlicher Rechtsverstöße erforderlich werden. In solchen Fällen bedarf es einer erneuten Feststellung des 
(berichtigten) gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Rat der Gemeinde. Dieser Feststellung muss eine 
Prüfung der im Jahresabschluss vorgenommenen Änderungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss voraus-
gehen (vgl. § 101 GO NRW). Über eine solche zusätzliche Prüfung (Änderungsprüfung) ist ein eigenständiger 
Prüfungsbericht in Bezug auf den besonderen Prüfungsauftrag und dessen Umfang zu erstellen. Das Ergebnis 
dieser Prüfung kann ggf. auch zu einer Änderung des bereits erteilten Bestätigungsvermerks führen.  
 
Der geänderte Jahresabschluss der Gemeinde muss als solcher gekennzeichnet werden, um diese besondere 
Gegebenheiten für Dritte als Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses deutlich zu machen. Die vorge-
nommenen Änderungen sind im Anhang dieses neuen Jahresabschlusses anzugeben. Dabei sind deren Umfang 
und die Notwendigkeit im Einzelnen zu erläutern. In den Fällen jedoch, in denen die vorgenommenen Änderun-
gen des gemeindlichen Jahresabschlusses keine Auswirkungen auf den Beschluss über die Ergebnisverwendung 
und auf die Entlastung des Bürgermeisters haben, ist darüber eine erneute Beschlussfassung als Feststellung 
durch den Rat der Gemeinde entbehrlich. Ein geänderter Jahresabschluss der Gemeinde unterliegt aber erneut 
der Anzeige an die Aufsichtsbehörde sowie der öffentlichen Bekanntmachung und ist zur Einsichtnahme im vor-
gesehenen Zeitrahmen verfügbar zu halten (vgl. § 96 Absatz 2 GO NRW).  
 
 
10. Die Adressaten des Jahresabschlusses 
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft und die Aufgabenerfüllung der Gemeinde lassen sich nach den gemeindli-
chen Zielen und nach der Transparenz über die örtliche Umsetzung sowie nach den Adressaten beurteilen. Als 
Adressaten sind dabei Gruppen und/oder Personen anzusehen, die durch das haushaltswirtschaftliche Handeln 
der Gemeinde beeinflusst werden oder die ein besonderes Interesse an der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
haben.  
 
Die Interessen der Adressaten sind aber für die Gemeinde so gewichtig, dass diese in die gemeindliche Haus-
haltswirtschaft einbezogen werden müssen. Deren Bedeutung für die Gemeinde zeigt sich z.B. daran, dass die 
Adressaten an der Aufstellung der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen mitwirken können und die 
haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde ständig zur Einsichtnahme verfügbar sein müssen. Die Ge-
meinde hat dabei zu beachten, dass dafür besondere gesetzliche Vorgaben bestehen (vgl. §§ 80, 95 und 116 GO 
NRW). Wichtige Adressatengruppen werden nachfolgend näher vorgestellt (vgl. Abbildung). 
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Die Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses 
 

 
ADRESSATENKREIS 

 
INFORMATIONSINTERESSEN 

 
Der Rat 

der Gemeinde 
 

 
Die Informationen über die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind 
von der Haushaltsplanung bis zum gemeindlichen Jahresab-
schluss und dem Gesamtabschluss eine Grundlage für die Steue-
rung der Gemeinde durch den Rat als Träger der Gemeindever-
waltung (vgl. § 40 Absatz 2 Satz 1 GO NRW). Er ist als gemeindli-
ches Vertretungsorgan für alle Angelegenheiten der Gemeinde 
grundsätzlich zuständig (vgl. § 41 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). 
Dieses gemeindliche Organ nutzt dabei als Gremium auch die 
haushaltswirtschaftlichen Informationen gegenüber anderen Ad-
ressatengruppen, z. B. die Daten des gemeindlichen Jahresab-
schlusses, um bei Nachfragen der Bürgerinnen und Bürger sowie 
gegenüber anderen Dritten, ggf. im Sinne einer Rechenschaft, 
sachgerechte Angaben machen zu können. Das Informationsinte-
resse des Rates wird aber auch durch die Kontrollaufgabe über die 
gemeindliche Verwaltung begründet (vgl. § 55 GO NRW). Es 
richtet sich auch auf das erzielbare Jahresergebnis aus und dient 
aber auch dazu, eine Bilanzpolitik unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Lage umsetzen zu können.  

 

 
Der Bürgermeister 

der Gemeinde 
 

 
Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ist der Bür-
germeister ein gewichtiger Adressat, denn einerseits ist er verant-
wortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs 
der gesamten Verwaltung der Gemeinde und hat die Geschäfte zu 
leiten und zu verteilen (vgl. § 62 Absatz 1 GO NRW). Andererseits 
bedarf es im Rahmen des jährlichen Jahresabschlusses der Ent-
scheidung der Ratsmitglieder über seine Entlastung wegen der 
Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft (vgl. § 96 
Absatz 1 GO NRW). Dadurch besteht beim Bürgermeister ein 
erhebliches Informationsbedürfnis, das sich zudem unmittelbar 
und mittelbar auf seine Managemententscheidungen auswirken 
dürfte. Sein Informationsinteresse richtet sich daher auch auf das 
erzielbare Jahresergebnis aus und dient aber auch dazu, eine 
eigenständige Bilanzpolitik unter Berücksichtigung der wirtschaftli-
chen Lage umsetzen zu können. 
 

 
 
 

Die Beschäftigten 
der Gemeinde 

 

 
 
 
Die Beschäftigten der Gemeinde verfolgen ihre Interessen insbe-
sondere über ihre gewählten Vertreter und sind gleichzeitig an die 
Vorgaben der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gebunden. 
Daher besteht i.d.R. ein vielfacher Bedarf der Beschäftigten an 
Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde sowie 
deren Risiken und Chancen, um persönliche Entscheidungen im 
Zusammenhang mit ihrem Arbeitsverhältnis treffen zu können. 
Insbesondere in den Fällen der defizitären Haushaltslage einer 
Gemeinde dürfte sich das Informationsinteresse der Beschäftigten 
ändern, da diese einerseits durch gesetzliche Vorgaben und örtli-
che Regelungen in der Ausführung der eigenverantwortlichen 
Bewirtschaftung des Haushalts beschränkt werden. Andererseits 
sehen sich die Beschäftigten oftmals in ihrer persönlichen Entwick-
lung betroffen. 
 

 
Die Betriebe 

der Gemeinde 
 

 
Die gemeindlichen Betriebe stellen ebenfalls Adressaten für die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft dar, denn vielfach bestehen 
umfangreiche Finanzbeziehungen zwischen der gemeindlichen 
Verwaltung und den Betrieben der Gemeinde. Ihre Tätigkeit im 
Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung führt zudem dazu, 
die Betriebe als ein eigenständiger Adressatenkreis anzusehen 
und zu behandeln. Außerdem bilden die Betriebe bei besonderen 
haushaltswirtschaftlichen Gegebenheiten, z. B. im Rahmen der 
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Die Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses 

 
 

ADRESSATENKREIS 
 

INFORMATIONSINTERESSEN 
Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses nach § 116 
GO NRW, noch gesonderte Interessengruppen gegenüber der 
gemeindlichen Verwaltung.  
 

 
Die Bürgerinnen und Bürger  

der Gemeinde 
 

 
Für die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind die Bürgerinnen und 
Bürger als ein Teil der Bevölkerung in der Gemeinde eine wichtige 
Adressatengruppe, denn diese sind zu den Gemeindewahlen 
wahlberechtigt (vgl. § 21 Absatz 2 GO NRW). Gegenüber den 
Einwohnern und Abgabepflichtigen, die z.B. nach § 80 Absatz 3 
GO NRW Einwendungen gegen die gemeindliche Haushaltssat-
zung erheben können, ist der Unterschied von nicht erheblicher 
Bedeutung. Ein Einwohner ist die Person, die in der Gemeinde 
wohnt (vgl. § 21 Absatz 1 GO NRW). Die Abgabepflichtigen kön-
nen dabei Grundbesitzer und Gewerbetreibende sein, die ihren 
Wohnsitz aber nicht in der Gemeinde haben müssen. Die Bürge-
rinnen und Bürger bestimmen dagegen über ihre Wahlberechti-
gung nach den §§ 7 und 8 KWahlG die Zusammensetzung des 
Rates der Gemeinde, der für alle Angelegenheiten der Gemeinde 
und damit auch für die gemeindliche Haushaltswirtschaft grund-
sätzlich zuständig ist (vgl. § 41 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). 
 

 
Die Aufsichtsbehörde 

der Gemeinde 

 
Nach der Gemeindeordnung soll die Aufsicht des Landes die 
Gemeinde in ihren Rechten schützen und die Erfüllung der Pflich-
ten sichern (vgl. § 11 GO NRW). Die Aufsichtsbehörde hat daher 
die Aufgabe die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung der Gemeinde 
zu überwachen. Die Einbeziehung der Aufsichtsbehörde in die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft wird durch eine Vielzahl von 
Bestimmungen festgelegt, z.B. durch die Anzeige des gemeindli-
chen Jahresabschlusses nach § 96 Absatz 2 GO NRW. Besonders 
aber in den Fällen einer defizitären Haushaltslage der Gemeinde, 
die ggf. zur Verringerung der allgemeinen Rücklage und damit ggf. 
zu einem Haushaltssicherungskonzept führt, ist die Tätigkeit der 
Aufsichtsbehörde gefordert (vgl. § 76 Absatz 2 GO NRW). Die 
Aufsichtsbehörde der Gemeinde gehört daher zu den wichtigsten 
Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses als Teil der 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Sie hat zudem zu berücksich-
tigen, dass der gemeindliche Jahresabschluss nicht Gegenstand 
der überörtlichen Prüfung nach § 105 GO NRW ist.  
 

Die Kreditgeber 
der Gemeinde 

 

 
Die Gemeinde darf im Rahmen ihrer Investitionstätigkeit Kredite 
aufnehmen, wenn die daraus übernommenen Verpflichtungen mit 
der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang ste-
hen (vgl. § 86 Absatz 1 GO NRW). Sie kann auch zur Sicherung 
der rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquidi-
tätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten 
Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur 
Verfügung stehen (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW). Die Banken und 
Sparkassen sowie die Kreditinstitute sind daher ein potentielles 
Interessente an Informationen über die wirtschaftliche Lage der 
Gemeinde, über ihre Haushaltsplanung sowie über den gemeindli-
chen Jahresabschluss und die künftigen Risiken und Chancen. 
Dieses Interesse ist noch dadurch verstärkt worden, dass die 
Banken als Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet 
sind, ihre Kunden, also auch die Gemeinde, anhand der gesetzlich 
vorgegebenen Kriterien zu klassifizieren. Diese Einstufung hat 
Auswirkungen auf die Bankleistungen gegenüber der Gemeinde.  
 

 
Die Geschäftspartner 

der Gemeinde 

 
Die Geschäftspartner der Gemeinde, zu denen nicht nur die Liefe-
ranten, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger als Kunden zu 
zählen sind, erbringen Leistungen für die Gemeinde oder nehmen 
gemeindliche Leistungen in Anspruch. Bereits der gemeindliche 
Haushaltsplan kann dabei unter Berücksichtigung seiner Produkto-
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ADRESSATENKREIS 
 

INFORMATIONSINTERESSEN 
rientierung einen Einblick in das Leistungsspektrum der Gemeinde 
bieten. Die Lieferanten als Geschäftspartner der Gemeinde haben 
daher regelmäßiges Interesse an Informationen über die wirt-
schaftlichen Lage der Gemeinde und den künftigen Risiken und 
Chancen. Sie richten dabei ihren Blick vielfach auch auf den Zah-
lungsverkehr der Gemeinde, um feststellen zu können, ob und in 
welchen Umfang sie ggf. statusmäßig wie kurzfristige Kapitalgeber 
fungieren müssen.  
 

 
Die sonstige 
Öffentlichkeit 

 

 
Die Öffentlichkeit als Adressat der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft beinhaltet in dieser Form auch einige der bereits zuvor 
benannten Interessengruppen, z. B. die Bürgerinnen und Bürger. 
Sie umfasst insgesamt jedoch eine unbestimmbare Zahl von 
Interessengruppen und Personen, die sich jeweils auch aus spezi-
fischen Interessen heraus sich über das haushaltswirtschaftliche 
Handeln der Gemeinde und die sich daraus ergebenden finanziel-
len Wirkungen informieren wollen.  
 

Abbildung 165 „Die Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses“ 
 
Bei den Adressaten können insbesondere auch finanziell geprägte Beziehungen zur Gemeinde bestehen, weil sie 
Ansprüche auf gemeindliche Leistungen haben, z. B. im Rahmen der sozialen Sicherung. Die ortsbezogenen 
Lebensverhältnisse der Adressaten können ebenfalls ein Anlass sein, den Finanzbedarf für die gemeindliche 
Aufgabenerfüllung unmittelbar erfahren, z. B. als Grundsteuerpflichtige. Die Adressaten können auch in anderen 
Geschäftsbeziehungen mit der Gemeinde stehen, z. B. als Kreditgeber. Der Adressatenkreis besteht daher aus 
einer unbestimmten Zahl von Interessengruppen und Personen mit unterschiedlichen Informationsbedürfnissen 
und Transparenzansprüchen.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Inhalte des Jahresabschlusses): 
 
1.1.1 Allgemeine Sachlage 
 
In der Haushaltswirtschaft der Gemeinde kommt dem gemeindlichen Jahresabschluss eine große Bedeutung zu, 
denn damit ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachzuweisen und die 
wirtschaftliche Lage der Gemeinde aufzuzeigen. Nach der haushaltsrechtlichen Vorschrift besteht der gemeindli-
che Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem 
Anhang. Ihm ist zudem ein Lagebericht beizufügen. Die im gemeindlichen Jahresabschluss anzugebenden Be-
träge müssen als Geldeinheiten dargestellt und in Euro als gesetzliche Währung angeben werden, auch wenn 
darüber keine ausdrückliche haushaltsrechtliche Regelung besteht.  
 
Bei der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses sind von der Gemeinde aber auch alle Tatbestände 
und Geschäftsvorfälle, bis zum Abschlussstichtag (31. Dezember) des abgelaufenen Haushaltsjahres zu berück-
sichtigen. Es ist offen zu legen, welcher Einfluss daraus auf das gemeindliche Jahresergebnis und die Bestandtei-
le des Jahresabschlusses besteht. Die Bestandteile des gemeindlichen Jahresabschlusses werden nachfolgend 
aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
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Die Bestandteile des gemeindlichen Jahresabschlusses 
 

 
ERGEBNIS- 
RECHNUNG 

 
FINANZ- 

RECHNUNG 

 
TEIL- 

RECHNUNGEN 

 
BILANZ 

 
ANHANG 

 
In der Ergebnisrech-
nung werden die im 
Haushaltsjahr erziel-
ten Erträge und 
entstandenen Auf-
wendungen nachge-
wiesen. Sie informiert 
dadurch über das 
gemeindliche Res-
sourcenaufkommen 
und den Ressour-
cenverbrauch sowie 
über das daraus 
entstandene Jahres-
ergebnis. Wegen der 
in der Ergebnisrech-
nung enthaltenen 
Ergebnisspaltung ist 
zudem zwischen 
ordentlichen und 
außerordentlichen 
Erträgen und Auf-
wendungen zu tren-
nen sowie das Er-
gebnis entsprechend 
aufzuspalten.  
 

 
In der Finanzrech-
nung werden die im 
Haushaltsjahr einge-
gangenen Einzah-
lungen und geleiste-
ten Auszahlungen 
erfasst. Sie informiert 
über die Finanzmit-
telherkunft und Fi-
nanzmittelverwen-
dung getrennt nach 
den Bereichen „Lau-
fende Verwaltungstä-
tigkeit“, „Investitions-
tätigkeit“ und „Finan-
zierungstätigkeit“. 

 
Mit den produktorien-
tierten Teilrechnun-
gen werden Nach-
weise über die Aus-
führung der gemeind-
lichen Haushaltswirt-
schaft nach den in 
den Teilplänen im 
Haushaltsplan ent-
haltenen Ermächti-
gungen und sonsti-
gen Leistungsanga-
ben erbracht. Sie 
sind nicht getrennt 
nach Ergebnisrech-
nung und Finanz-
rechnung aufzustel-
len, sondern stellen 
ein aufgabenbezoge-
nes Gesamtbild dar. 

 
Die Bilanz ist eine 
Gegenüberstellung 
von Vermögen (Ak-
tivseite) und den 
Finanzierungsmitteln 
(Passivseite) und 
eine auf den jährli-
chen Abschlussstich-
tag bezogene Zeit-
punktrechnung. Mit 
der Bilanz soll stich-
tagsbezogen ein Bild 
über die Vermögens- 
und Schuldenlage 
der Gemeinde ver-
mittelt werden. Die 
Gliederung der Bilanz 
erfolgt sowohl auf der 
Aktivseite als auch 
auf der Passivseite 
nach Fristigkeiten.  
 

 
Der Anhang als 
fünftes Element des 
Jahresabschlusses 
enthält insbesondere 
Erläuterungen zu 
einzelnen Bilanzpos-
ten und den Positio-
nen der Ergebnis-
rechnung. Ihm sind 
ein Anlagenspiegel 
nach § 45 GemHVO 
NRW, ein Forde-
rungsspiegel nach § 
46 GemHVO NRW 
und ein Verbindlich-
keitenspiegel § 47 
GemHVO NRW 
beizufügen. 

 
LAGEBERICHT 
 
 
Weitere örtliche Anlagen: 
 

Abbildung 166 „Die Bestandteile des gemeindlichen Jahresabschlusses“ 
 
Die Bestandteile des gemeindlichen Jahresabschlusses und deren Inhalte sowie die Anlagen sind im siebten 
Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung näher bestimmt worden (vgl. §§ 37 ff. GemHVO NRW). Vielfach 
bestehen dabei unmittelbare Beziehungen zur gemeindlichen Haushaltsplanung, denn für die Ergebnisrechnung 
besteht der jahresbezogene Ausgangspunkt im Ergebnisplan und für die Finanzrechnung im Finanzplan sowie für 
die produktorientierten Teilrechnungen in den entsprechenden Teilplänen. 
 
 
1.1.2 Der Begriff „Schluss des Haushaltsjahres“ 
 
Nach der Vorschrift hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen haushaltsrechtlich be-
stimmten Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haus-
haltsjahres und die aktuelle wirtschaftliche Lage der Gemeinde nachzuweisen sind. Als Schluss des Haushalts-
jahres gilt dabei der letzte Tag des abgelaufenen Haushaltsjahres. Durch die haushaltsrechtlichen Vorschriften 
wird dazu bestimmt, dass das gemeindliche Haushaltsjahr dem Kalenderjahr entspricht (vgl. § 78 Absatz 4 GO 
NRW). Mit dem letzten Tag des Kalenderjahres endet dadurch auch das gemeindliche Haushaltsjahr. Der 31. 
Dezember als letzter Tag eines Kalenderjahres stellt damit den gemeindlichen Abschlussstichtag des Haushalts-
jahres dar, für das anschließend von der Gemeinde ein Jahresabschluss aufzustellen ist.  
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Der Schluss des Haushaltsjahres bzw. der gemeindliche Abschlussstichtag ist dabei aber auch entscheidend für 
die ggf. vorzunehmende aktive und passive Rechnungsabgrenzung. Die Gemeinde soll ihre Erträge und Aufwen-
dungen periodengerecht dem Haushaltsjahr zuordnen, dem die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen wirt-
schaftlich zuzurechnen sind (vgl. § 11 GemHVO NRW). Sie hat die eingehenden oder zu leistenden Zahlungen 
aber nur unter Beachtung des Liquiditätsänderungsprinzips zu erfassen. Die für andere Haushaltsjahre erfolgten 
Zahlungen müssen daher im Rahmen der Rechnungsabgrenzung entsprechend verteilt werden. Der Schluss des 
gemeindlichen Haushaltsjahres ist außerdem mit dem Schluss des Wirtschaftsjahres vieler gemeindlicher Betrie-
be identisch, weil bei diesen Betrieben das eigene Wirtschaftsjahr gleich dem Kalenderjahr ist.  
 
 
1.1.3 Das Stichtagsprinzip 
 
Im Rahmen der gesetzlich bestimmten Aufstellung des Jahresabschlusses ist durch die Gemeinde auch das 
Stichtagsprinzip zu beachten. Es besagt, dass im gemeindlichen Jahresabschluss die Geschäftsvorfälle der Ge-
meinde und örtlichen Sachverhalte zu berücksichtigen sind, die bezogen auf den Abschlussstichtag (31. Dezem-
ber) aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr vorliegen. Durch das Stichtagsprinzip sind daher dem gemeindlichen 
Jahresabschluss die wirtschaftlichen Verhältnisse zugrunde zu legen, die bei der Gemeinde zum letzten Tag des 
Haushaltsjahres (31. Dezember) bestehen. Im gemeindlichen Jahresabschluss sind ggf. aber auch noch Er-
kenntnisse über wirtschaftliche Verhältnisse zu berücksichtigen, die erst nach dem Abschlussstichtag bekannt 
werden.  
 
Bei der Klärung der Frage, welche Informationen im gemeindlichen Jahresabschluss berücksichtigt werden kön-
nen, ist das Wertaufhellungsprinzip zu beachten. Die Anwendung dieses Prinzips soll sicherstellen, dass sämtli-
che am Abschlussstichtag objektiv bestehenden Tatsachen von der Gemeinde bei der Aufstellung ihres Jahres-
abschlusses berücksichtigt werden. Dagegen sind nachträgliche örtliche Entwicklungen, welche den wirtschaftli-
chen Stand der Gemeinde zum Abschlussstichtag verändern, als wertbegründende oder wertbeeinflussende 
Tatbestände anzusehen. Sie sind nicht in den gemeindlichen Jahresabschluss einzubeziehen, denn diese wür-
den das objektiv abzugebende Bild verfälschen, weil sich die gemeindlichen Verhältnisse zum Abschlussstichtag 
dann nicht mehr so zeigen, wie diese objektiv waren. 
 
 
1.1.4 Das Jahresergebnis der Haushaltswirtschaft 
 
Im gemeindlichen Jahresabschluss hat die Gemeinde auch das erzielte Jahresergebnis ihres wirtschaftlichen 
Handelns im abgelaufenen Haushaltsjahr durch ihre Ergebnisrechnung aufzuzeigen. Das gemeindliche Jahreser-
gebnis wird dabei nach festgelegten haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Regeln und Grundsätzen 
ermittelt. Es umfasst die ordentlichen Erträge und Aufwendungen und die Finanzerträge und Finanzaufwendun-
gen sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Ausweis erfolgt als Saldogröße in der gemeind-
lichen Ergebnisrechnung und wird in die gemeindliche Bilanz übernommen (vgl. §§ 38 und 41 GemHVO NRW).  
 
In der gemeindlichen Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis entweder als Jahresüberschuss (Die Erträge 
sind höher als die Aufwendungen) oder als Jahresfehlbetrag (Die Aufwendungen sind höher als die Erträge) 
ausgewiesen. Sie bildet dabei das durch die Haushaltswirtschaft der Gemeinde erzielte Ressourcenaufkommen 
sowie den Ressourcenverbrauch unter Beachtung des Grundsatzes der Gesamtdeckung nach § 20 GemHVO 
NRW ab. Das in der Ergebnisrechnung enthaltene Jahresergebnis zeigt gleichzeitig auf, ob die Gemeinde ihre 
Verpflichtung zum Haushaltausgleich erfüllt hat. 
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1.1.5 Der Begriff „Haushaltsjahr“ 
 
In der haushaltsrechtlichen Vorschrift wird unter Berücksichtigung des Jährlichkeitsprinzips ausdrücklich be-
stimmt, dass das Haushaltsjahr das Kalenderjahr ist (vgl. § 78 Absatz 4 GO NRW). Das gemeindliche Haushalts-
jahr umfasst deshalb den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember eines Jahres. Dieser Zeitraum ist von der 
Gemeinde ihrer gemeindlichen Haushaltswirtschaft als Geschäftsjahr zugrunde zu legen. Dadurch ist auch die 
Ausführung des gemeindlichen Haushalts auf einen Zeitraum von zwölf Monaten ausgerichtet.  
 
Die gemeindliche Haushaltssatzung enthält in ihrer vom Rat der Gemeinde beschlossenen Fassung entspre-
chende zeitliche Festlegungen. Die vorgegebene zeitliche Deckung des Haushaltsjahres mit dem Kalenderjahr 
bestimmt die periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Abwendungen der Gemeinde und die zeitbezogene 
Erfassung der gemeindlichen Einzahlungen und Auszahlungen. Nach Ablauf des gemeindlichen Haushaltsjahres 
muss eine inhaltliche und zeitliche haushaltsbezogene Abrechnung durch die Gemeinde durch einen Jahresab-
schluss erfolgen (vgl. § 95 GO NRW).  
 
Eine Übereinstimmung der haushaltswirtschaftlichen Periode des gemeindlichen Haushalts besteht mit den sons-
tigen öffentlichen Haushalten sowie mit dem Steuerjahr und dem in der Privatwirtschaft üblichen Wirtschaftsjahr, 
das auch dort regelmäßig dem Kalenderjahr entspricht. Auch in der Forstwirtschaft besteht gegenüber dem ge-
meindlichen Haushaltsjahr derzeit kein abweichendes Wirtschaftsjahr (vgl. § 34 LFoG NRW). Die Übereinstim-
mung des Haushaltsjahres mit dem Kalenderjahr besteht daher auch bei den meisten gemeindlichen Betrieben, 
die im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses zu konsolidieren sind.  
 
Die Betriebe der Gemeinde, die nach dem Handelsrecht Rechnung legen, können zwar eigenverantwortlich ihr 
Geschäftsjahr in zeitlicher Hinsicht festlegen. Es wird jedoch als Wirtschaftsjahr regelmäßig das Kalenderjahr 
bestimmt, sodass bei den Betrieben das Geschäftsjahr die gleiche Periode umfasst, wie sie für die gemeindliche 
Verwaltung festgelegt worden ist. Ein gleiches Geschäftsjahr von gemeindlicher Verwaltung und gemeindlichen 
Betrieben erleichtert die Aufstellung des Gesamtabschlusses durch die Gemeinde, zumal dafür der Abschluss-
stichtag der gemeindlichen Verwaltung ausschlaggebend ist. 
  
 
1.2 Zu Satz 2 (Aufgabe des Jahresabschlusses): 
 
1.2.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinde als Rechtsperson zur Aufstellung eines Jahresabschlusses. Diese Pflicht 
kann dabei nicht alle vorhandenen Geschäftszweige der Gemeinde umfassen. Sie kann sich wegen der Einord-
nung der Vorschrift in den 8. Teil der Gemeindeordnung nur auf den organisatorischen Hauptgeschäftszweig 
„Gemeindliche Verwaltung“ beziehen, der örtlich verantwortlichen Organisationseinheit für die gemeindliche 
Haushaltswirtschaft. Die weiteren ohne eigene Rechtspersönlichkeit, aber organisatorisch selbstständigen Einhei-
ten der Gemeinde, z. B. die wirtschaftlichen Unternehmen nach § 114 GO NRW oder die organisatorisch ver-
selbstständigten Einrichtungen nach § 107 Absatz 2 GO NRW, sind daher in den Jahresabschluss nach dieser 
Vorschrift nicht einzubeziehen. Vielmehr sind für diese gemeindlichen Einheiten eigenständige Jahresabschlüsse 
von der Gemeinde als Rechtspersönlichkeit bzw. der dafür verantwortlichen Organisationseinheit aufzustellen.  
 
Der gemeindliche Jahresabschluss hat in diesem Zusammenhang die besondere Aufgabe, das Ergebnis des 
wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr nach festgelegten haushaltsrechtlichen 
und betriebswirtschaftlichen Regeln und unter Beachtung der haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen 
Grundsätze aufzuzeigen. Er baut außerdem auf der jährlichen Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan der 
Gemeinde auf (vgl. § 78 GO NRW). Der gemeindliche Jahresabschluss hat deshalb nach der Vorschrift unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln. Er soll dadurch Rechen-
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schaft über die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung der tatsächlichen Auf-
gabenerledigung und der Einhaltung des Haushaltsplans geben sowie ein zutreffendes Bild über die wirtschaftli-
che Lage und eine Einschätzung über die künftig mögliche Entwicklung der Gemeinde enthalten. Dabei ist auch 
der Grundsatz der Wesentlichkeit immer dann anzuwenden, wenn dadurch der Einblick in die Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde verbessert wird. Der notwendige Abwägungsprozess ist von 
der Gemeinde unter Berücksichtigung der vorliegenden örtlichen Gegebenheiten vorzunehmen. 
 
In diesem Zusammenhang ist für die Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses zu beachten, dass durch 
die gemeindliche Haushaltssatzung bei einem besonderen örtlichen Bedarf ggf. auch Festsetzungen für zwei 
Haushaltsjahre getroffen werden können (vgl. § 78 Absatz 3 GO NRW). In einem solchen Fall müssen gleichwohl 
jahresbezogene Festsetzungen getroffen werden, sodass dann auch der gemeindliche Jahresabschluss entspre-
chend für jedes Haushaltsjahr jahresbezogen aufzustellen ist und ein zutreffendes Bild über die wirtschaftliche 
Lage der Gemeinde in diesem Zeitraum abzugeben hat. Für die Gemeinde ist es bei einer zweijährigen Haus-
haltssatzung nicht zulässig, für beide Haushaltsjahre eine einzige Rechnungsperiode zu bilden und entsprechend 
nur einen gemeindlichen Jahresabschluss aufzustellen.  
 
Die Vorschrift kann daher insgesamt als ein allgemein geltender Rechnungslegungsgrundsatz für die Gemeinde 
betrachtet werden, die als Generalnorm die Vorlage eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bil-
des der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde durch den gemeindlichen Jahresabschluss gewährleisten soll.  
 
 
1.2.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 
 
1.2.2.1 Das Regelsystem der GoB 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht stellt die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in einen Zusammenhang 
mit den gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss der Gemeinde. Die GoB sind ein gesetzlich veran-
kertes Regelungssystem, stehen auch für die Gemeinde nicht über dem Gesetz. Sie können sich als unbestimm-
ter Rechtsbegriff nur im Rahmen der gesetzlichen Regelungen und unter Beachtung von Sinn und Zweck des 
Gesetzes oder einzelner Vorschriften weiter entwickeln. Folgende allgemeine Grundsätze gelten als Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE DES GRUNDSATZES 

Grundsatz  
der Vollständigkeit 

 
In der Buchführung sind alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermö-
gens- und Schuldenlage vollständig, richtig, zeitgerecht und geord-
net zu erfassen und zu dokumentieren. Daraus folgt das Erfordernis 
des systematischen Aufbaus der Buchführung unter Aufstellung 
eines Kontenplans, das Prinzip der vollständigen und verständli-
chen Aufzeichnung sowie das Belegprinzip, d. h. die Grundlage für 
die Richtigkeit der Buchung bildet den Buchungsbeleg mit der 
Festlegung „Keine Buchung ohne Beleg.“ Dazu zählt auch die 
Einhaltung der vorgesehenen Aufbewahrungsfristen.  
 

Grundsatz  
der Richtigkeit 

und Willkürfreiheit 

 
Die Aufzeichnungen über die Geschäftsvorfälle durch die Gemeinde 
müssen die Realität möglichst genau abbilden, sodass die Informa-
tionen daraus begründbar und nachvollziehbar sowie objektiv richtig 
und willkürfrei sind. Sie müssen sich in ihren Aussagen mit den 
zugrunde liegenden Dokumenten decken und der Buchführungs-
pflichtige bestätigen kann, dass die Buchführung eine getreue 
Dokumentation seiner Geschäftsvorfälle nach den rechtlichen 
Bestimmungen und den GoB erfolgt.  
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE DES GRUNDSATZES 

Grundsatz  
der Verständlichkeit 

 
Die Informationen des Rechnungswesens sind für den Rat und die 
Bürger als Öffentlichkeit so aufzubereiten und verfügbar zu ma-
chen, dass die wesentlichen Informationen über die Vermögens- 
und Schuldenlage klar ersichtlich und verständlich sind.  
 

Grundsatz  
der Aktualität 

 
Es ist ein enger zeitlicher Bezug zwischen dem Zeitraum, über den 
Rechenschaft gegeben wird, und der Veröffentlichung der Rechen-
schaft herzustellen. 
 

Grundsatz  
der Relevanz 

 
Das Rechnungswesen muss die Informationen bieten, die zur 
Rechenschaft notwendig sind, sich jedoch im Hinblick auf die Wirt-
schaftlichkeit und Verständlichkeit auf die relevanten Daten be-
schränken. Dabei soll der Aufwand der Informationsbeschaffung in 
einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen der Informationsbe-
reitstellung stehen. 
 

Grundsatz  
der Stetigkeit 

 
Die Grundlagen des Rechnungswesens, insbesondere die Metho-
den für Ansatz und Bewertung des Vermögens, sollen in der Regel 
unverändert bleiben, sodass eine Stetigkeit im Zeitablauf erreicht 
wird. Notwendige Anpassungen sind besonders kenntlich zu ma-
chen. 
 

Grundsatz  
des Nachweises der  

Recht- und Ordnungsmäßigkeit 

 
Im Jahresabschluss ist über die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der 
Haushaltswirtschaft Rechenschaft abzulegen. 
 

Abbildung 167 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ 
 
Als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ist daher jedes Verfahren und jede Methode anzuerkennen, die 
dazu führen, dass gesetzliche Regelungen im Einzelfall ihrem Sinn und Zweck entsprechend angewandt werden. 
Die GoB sollen sicherstellen, dass ein sachverständiger Dritter sich in einer angemessenen Zeit einen Überblick 
über die Aufzeichnung von Buchungsvorfällen und von Vermögens- und Schuldenposten verschaffen kann und 
diesem Dritten ein qualifizierter Einblick in die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 
möglich ist. Es sollen aber durch die GoB auch Manipulationsmöglichkeiten verhindert werden.  
 
Die Auslegung der GoB durch Rechtsprechung und Literatur sorgt mittelbar für eine dynamische Anpassung des 
Rechts über die gemeindliche Rechnungslegung an die aktuellen nationalen und internationalen Entwicklungen, 
soweit nicht die Grundsätze durch das gemeindliche Haushaltsrecht kodifiziert wurden. Bei einer rechtlichen Aus-
gestaltung bedarf es dann wegen der eingetretenen Weiterentwicklungen ggf. einer Überprüfung, ob die Weiter-
entwicklungen für eine Übernahme ins gemeindliche Haushaltsrecht in Betracht gezogen werden können und ggf. 
dann ein landesrechtlich dafür vorgesehenes Anpassungs- bzw. Änderungsverfahren erfolgen soll. 
 
 
1.2.2.2 Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Für den gemeindlichen Jahresabschluss haben auch die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze eine wichtige 
Rolle. Sie bilden dabei einen Teil der GoB und durch die Grundsätze sollen zudem Manipulationsmöglichkeiten 
verhindert werden. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze und lassen sich in folgende Grundsätze unter-
gliedern (vgl. Abbildung). 
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Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze  
 

 
GRUNDSATZBEREICHE 

 
GRUNDSÄTZE 

Allgemein 
geltende Grundsätze 

 
- Grundsatz der Bilanzidentität; 
- Grundsatz der Bilanzkontinuität, 
- Grundsatz der Wesentlichkeit, 
- Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, 
 

Bilanzierungs- 
grundsätze 

 
- Aktivierungsgrundsatz, 
- Passivierungsgrundsatz, 
- Grundsatz der Vollständigkeit, 
- Grundsatz des Saldierungsverbots, 
 

Bewertungs- 
grundsätze 

 
- Grundsatz der Pagatorik, 
- Grundsatz der stichtagsbezogenen Bewertung, 
- Grundsatz der Einzelbewertung 
- Grundsatz der Vorsicht, auch als 
 - Realisationsprinzip, 
 - Imparitätsprinzip, 
 - Niederstwertprinzip, 
 - Höchstwertprinzip, 
- Grundsatz der Bewertungsstetigkeit. 
 

Abbildung 168 „Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“ 
 
Jeder dieser Grundsätze soll sicherstellen, dass ein sachverständiger Dritter sich in einer angemessenen Zeit 
einen Überblick über die Aufzeichnung von gemeindlichen Geschäftsvorfällen und von Vermögens- und Schul-
denposten verschaffen kann. Es muss ihm ein qualifizierter Einblick in die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde möglich sein.  
 
 
1.2.2.3 Die sachgerechte Anwendung der Grundsätze 
 
Die sachgerechte Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter Beachtung ihrer qualitativen 
Merkmale durch die Gemeinde führt grundsätzlich zu einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung ihrer Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. Soweit sich die örtlichen Entscheidungen an diesen Grundsätzen orientieren, 
entstehen relevante, verlässliche und verständliche Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde. 
Die Gliederungsvorschriften zur gemeindlichen Bilanz sind unter Beachtung der Grundsätze „Klarheit“ und „Über-
sichtlichkeit“ konkretisiert worden, um diese Erfordernisse sicherzustellen (vgl. § 41 GemHVO NRW). Die Bewer-
tungsvorschriften in den §§ 32 bis 36, 42 und 43 GemHVO NRW prägen dabei z. B. das Vorsichtsprinzip für die 
Gemeinde weiter aus.  
 
Die für die Gemeinde wichtigen GoB sind durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz nicht grundsätzlich ver-
ändert worden, z. B. das Realisationsprinzip. Die GoB können daher von der Gemeinde weiterhin unverändert 
angewendet werden. Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft können sich gleichwohl aber auch Ziel-
konflikte ergeben. Es ist dann bei der örtlichen Anwendung notwendig, eine Abwägung zwischen den konkurrie-
renden Sachverhalten unter Beachtung der o.a. Grundsätze vorzunehmen. In den Fällen, in denen es dabei auch 
einer Auslegung der GoB bedarf, sind i.d.R. die juristischen Auslegungskriterien heranzuziehen. 
 
Es ist dazu aber nicht im Einzelnen festgelegt worden, was sachangemessen erforderlich sein muss, um die 
gemeindliche Tätigkeit im jeweils betroffenen Produktbereich oder nach ihrer Aufgabe beurteilen zu können. 
Allgemein wird davon auszugehen sein, dass ein sachverständiger Dritter ausreichende Kenntnisse über die 
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gemeindliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde besitzen muss, damit er die Ausführung der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft und deren Ergebnis im gemeindlichen Jahresabschluss verstehen und beurteilen sowie eine 
Entscheidung treffen kann. Die Beurteilung kann wird dabei u.a. auch von der Größe und Komplexität der ge-
meindlichen Buchführung einschließlich der Art der örtlichen DV-Buchführung abhängig sein.  
 
 
1.2.3 Die „Generalnorm“ 
 
1.2.3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Regelung in der Vorschrift, dass der gemeindliche Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln muss, stellt die 
gemeindliche „Generalnorm“ für die Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde im Zu-
sammenhang mit der gemeindlichen Aufgabenerfüllung dar. Unter Berücksichtigung dieser Norm sind Zweifels-
fragen bei der Auslegung und Anwendung von haushaltsrechtlichen Einzelvorschriften zu klären. Sie ersetzt 
dadurch aber nicht die einzelnen haushaltsrechtlichen Bestimmungen. Gleichwohl kann sie im Einzelfall bewir-
ken, dass die Gemeinde z. B. im Anhang nach § 44 GemHVO NRW weitere Informationen über wichtige örtliche 
Sachverhalte geben muss oder einzelne Informationen als unwesentlich angesehen werden können. 
 
Der gemeindliche Jahresabschluss soll zudem die von ihm gesetzlich geforderte Aussagekraft hinsichtlich der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde als ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde möglichst zutreffend erreichen. Die tatsächlichen wirtschaft-
lichen Verhältnisse sind daher von der Gemeinde, bezogen auf den Abschlussstichtag des Haushaltsjahres, 
objektiv festzustellen und aufzuzeigen. Es besteht zudem bei der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzla-
ge als den vier einzelnen besonderen Bereichen für die Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde 
keine Rangfolge. Der gemeindliche Jahresabschluss muss insgesamt ein entsprechendes Bild der wirtschaftli-
chen Lage der Gemeinde vermitteln können und nicht nur einzelner „Teillagen“ bzw. Bereiche.  
 
Die Gemeinde hat deshalb dafür Sorge zu tragen, dass im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses keiner 
dieser Bereiche zugunsten anderer Bereiche vernachlässigt wird. Die im gemeindlichen Jahresabschluss gefor-
derte Betrachtung und Bewertung der Vermögenslage, der Schuldenlage, der Ertragslage und der Finanzlage 
darf nicht nur jeweils für sich im Einzelnen erfolgen. Die gemeindlichen "Teillagen" müssen von der Gemeinde 
auch zu einem Gesamtbild zusammengeführt werden, denn sie sind als gleichwertig zu betrachten und unmittel-
bar eng miteinander verknüpft. Keine dieser gemeindlichen „Teillagen“ hat daher eine höhere Wertigkeit als die 
anderen „Teillagen“.  
 
Es bietet sich für die Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses an, diese Teillagen wegen ihrer gleichen 
Bedeutung und ihrer unmittelbaren Verknüpfung miteinander entsprechend ihrer Aufzählung in der Vorschrift zu 
beurteilen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich erst aus der Gesamtbetrachtung das Bild der wirtschaftlichen 
Lage der Gemeinde bezogen auf den Abschlussstichtag ergibt. Das Zusammenwirken und die Bindungen der 
„Teillagen“ werden im Drei-Komponentensystem des NKF durch die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Fi-
nanzrechnung wiedergegeben.   
  
 
1.2.3.2 Der Begriff „tatsächliche Verhältnisse“ 
 
Der gemeindliche Jahresabschluss muss unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften und der GoB ein 
den tatsächlichen Verhältnissen der Gemeinde entsprechendes Bild vermitteln. Erst dadurch entsteht die not-
wendige Aussagekraft des Jahresabschlusses der Gemeinde. Dafür ist es erforderlich, die bei der Gemeinde 
maßgebenden tatsächlichen Verhältnisse im Haushaltsjahr sorgfältig im Rahmen der Aufstellung des gemeindli-
chen Jahresabschlusses zu ermitteln und zu beurteilen. Unter den „tatsächlichen Verhältnissen“ im Sinne der 
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Vorschrift sind i.d.R. die ökonomischen Gegebenheiten der Gemeinde zu erfassen, einschließlich aller örtlichen 
Belange und Umstände, die sich darauf auswirken.  
 
Bei der Auslegung des Begriffes kann zudem nicht allein auf das Rechnungswesen der Gemeinde abgestellt 
werden. Es sind vielmehr eine Vielzahl von örtlichen und überörtlichen Faktoren zu berücksichtigen, die auf das 
wirtschaftliche Handeln und das wirtschaftliche Umfeld der Gemeinde einen Einfluss haben. Von der Gemeinde 
ist deshalb u.a. abzuwägen, welche Relevanz den einzelnen Gegebenheiten in Bezug auf ihre Haushaltswirt-
schaft zu kommt. Sie hat deshalb zu versuchen, insgesamt ein möglichst objektives Ergebnis in Bezug auf ihre 
Haushaltswirtschaft zu ermitteln. In diesem Zusammenhang ist es sachlich geboten, dass die Gemeinde bedarfs-
gerecht erläutert, von welchem Standpunkt aus die Betrachtung erfolgt ist und in welcher Art und Weise die ad-
ressatenbezogenen Informationen zusammengestellt worden sind. 
 
 
1.2.3.3 Der Begriff „Vermögenslage“  
 
Das Haushaltsrecht für Gemeinden orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Vermögenslage“, für den es 
keine gesetzliche Definition und keine einheitliche Begriffsbestimmung gibt, an der kaufmännischen Auslegung. 
Diese Art bestimmt damit auch die Regelungen für die gemeindlichen Vermögensgegenstände, die auf der Aktiv-
seite der Bilanz der Gemeinde anzusetzen sind (vgl. z.B. §§ 33 und 41 GemHVO NRW). Zudem ist bei der Aus-
legung zu berücksichtigen, dass im allgemeinen Wirtschaftsleben ein Wirtschaftsgut dadurch als Vermögensge-
genstand charakterisiert wird, das mit ihm ein wirtschaftlicher Wert vorliegt, das Wirtschaftsgut selbstständig nut-
zungsfähig und bewertbar ist.  
 
Die auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz angesetzten Vermögensgegenstände dienen daher dazu, dass 
durch die Bilanz ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Gemeinde 
vermitteln werden kann. Dieser Aufgabe dient auch die Gliederung der Aktivseite der Bilanz in Anlagevermögen 
(Sachanlagen und Finanzanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände) und in Umlaufvermögen. Das Bild 
der gemeindlichen Vermögenslage ist von der Gemeinde im Anhang im Jahresabschluss durch ergänzende An-
gaben zu den einzelnen Bilanzposten zu vervollständigen (vgl. § 44 GemHVO NRW). 
 
 
1.2.3.4 Der Begriff „Schuldenlage“  
 
Das Haushaltsrecht für Gemeinden orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Schuldenlage“ ebenso wie 
beim Begriff „Vermögenslage““ an der kaufmännischen Auslegung. Auch für diesen Begriff gibt es keine gesetzli-
che Definition und keine einheitliche Begriffsbestimmung. Die gemeindlichen Schulden sind auf der Passivseite 
der gemeindlichen Bilanz anzusetzen (vgl. § 41 GemHVO NRW). Der Begriff "Schulden" wird jedoch in vielfältiger 
Weise in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft verwendet. Grundsätzlich werden unter dem Begriff die beste-
henden und die hinreichend sicher zu erwartenden wirtschaftlichen Belastungen der Gemeinde verstanden, die 
auf einer rechtlichen oder wirtschaftlichen Leistungsverpflichtung der Gemeinde beruhen und selbstständig be-
wertbar sowie abgrenzbar sind, d.h. nicht nur ein allgemeines Risiko für die künftige Haushaltswirtschaft der Ge-
meinde darstellen.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass im allgemeinen Wirtschaftsleben, ausgehend von der 
Passivseite der Bilanz der Begriff „Schulden“ u.a. auch dadurch abgegrenzt wird, dass nicht das Eigenkapital und 
die Sonderposten sowie die passive Rechnungsabgrenzung dazu zu zählen sind. Die dann noch auf der Passiv-
seite der gemeindlichen Bilanz verbleibenden Rückstellungen und Verbindlichkeiten sollen als Verpflichtungen 
der Gemeinde gegenüber Dritten dazu dienen, dass durch die gemeindliche Bilanz ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Schuldenlage der Gemeinde vermitteln werden kann.  
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1.2.3.5 Der Begriff „Ertragslage“  
 
Das Haushaltsrecht für Gemeinden orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Ertragslage“, für den es keine 
gesetzliche Definition und keine einheitliche Begriffsbestimmung gibt, einerseits an der kaufmännischen Ausle-
gung der Gewinn- und Verlustrechnung. Andererseits aber insbesondere auch an den Regelungen über die Pla-
nung und Rechnung des gemeindlichen Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs. Der gemeind-
liche Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung, als die dafür vorgesehenen Abbildungen, sind unter Beachtung 
des Grundsatzes der Ergebnisspaltung aufgebaut, sodass darin die ordentlichen und die außerordentlichen Er-
gebniskomponenten getrennt voneinander sowie in Form von Erträgen und Aufwendungen nach Arten aufzuzei-
gen sind. 
 
In der gemeindlichen Ergebnisrechnung als zeitraumbezogene Rechnung für das abgelaufene gemeindliche 
Haushaltsjahr wird die aus der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr die tatsäch-
lich entstandene Ertragslage der Gemeinde aufgezeigt. Ausgehend von den gemeindlichen Erträge und Aufwen-
dungen nach Arten, Höhe und Quellen im Haushaltsjahr wird das Zustandekommen des Jahresergebnisses der 
Gemeinde als Überschuss (Erfolg) oder Fehlbetrag (Verlust) abgebildet (vgl. § 38 GemHVO NRW). Mit der ge-
meindlichen Ergebnisrechnung werden daher Informationen darüber geliefert, in welchem Umfang und aus wel-
chem Anlass sich das Eigenkapital der Gemeinde durch die Haushaltswirtschaft eines Haushaltsjahres verändert 
hat. Die Beurteilung der Ertragslage baut daher auf den Arten, Höhe und Quellen der Erträge und der Aufwen-
dungen der Gemeinde auf. 
 
 
1.2.3.6 Der Begriff „Finanzlage“ 
 
Das Haushaltsrecht für Gemeinden orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Finanzlage“, für den es keine 
gesetzliche Definition und keine einheitliche Begriffsbestimmung gibt, einerseits an der kaufmännischen Ausle-
gung. Andererseits aber insbesondere an den Regelungen über die Planung und Rechnung der gemeindlichen 
Liquidität bzw. den von der Gemeinde zu erzielenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen im Haus-
haltsjahr. Die gemeindliche Finanzlage kann dabei mithilfe der Finanzrechnung beurteilt werden, denn diese ist 
als jahresbezogene Herkunftsrechnung und Verwendungsrechnung für die Finanzmittel der Gemeinde aufgebaut, 
die in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde kassenmäßig erfasst werden.  
 
Die gemeindliche Finanzrechnung stellt daher eine zeitraumbezogene Rechnung dar, in der das Zustandekom-
men der gemeindlichen Liquidität und ihre Veränderung durch die Darstellung der Finanzmittel nach Arten, Höhe 
und Quellen abgebildet werden (vgl. § 39 GemHVO NRW). Die Einzahlungs- und Auszahlungsströme sind dabei 
nach Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzie-
rungstätigkeit der Gemeinde zu trennen. Mit der Finanzrechnung werden deshalb aussagekräftige Informationen 
darüber geliefert, in welchem Umfang und aus welchem Anlass sich die Liquidität, die Eigenmittel und das 
Fremdkapital der Gemeinde und dadurch die Finanzlage der Gemeinde tatsächlich verändert haben. 
 
 
1.2.4 Die Erläuterungspflichten 
 
Für die Nachvollziehbarkeit und die Beurteilung des gemeindlichen Jahresabschlusses ist es erforderlich, dass 
die Gemeinde neben den betragsmäßigen Angaben in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz 
sowie den Angaben im Anhang und im gemeindlichen Lagebericht wesentliche Ergebnisse und sonstige Sach-
verhalte besonders erläutert. Derartige Darlegungen dienen u.a. dazu, relevante Details unter Berücksichtigung 
der haushaltswirtschaftlichen Produktorientierung sowie der Zielsetzungen und Erreichung der wirtschaftlichen 
Ziele der Gemeinde gegenüber den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft aufzuzeigen und zu ver-
deutlichen. Solche Informationen ergänzen das zu vermittelnde Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde.  
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Die Informationen müssen sich jedoch nicht unbedingt und unmittelbar aus dem Zahlenwerk des gemeindlichen 
Jahresabschlusses ergeben. Sie sind gleichwohl für die Beurteilung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des 
abgelaufenen Haushaltsjahres bzw. der daraus entstandenen wirtschaftlichen Lage der Gemeinde von Bedeu-
tung. Über den Bedarf und den Umfang sowie die Inhalte der Erläuterungen über örtliche Sachverhalte hat die 
Gemeinde in eigener Verantwortung sachgerecht und bedarfsgerecht zu entscheiden. Sie muss bei ihren Abwä-
gungen und sachlichen Entscheidungen insbesondere das Informationsinteresse aller Adressaten des gemeindli-
chen Jahresabschlusses berücksichtigen.  
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Bestandteile des Jahresabschlusses): 
 
1.3.1 Allgemeine Voraussetzungen 
 
Der Jahresabschluss der Gemeinde kann seine Aufgabe, das Ergebnis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
des Haushaltsjahres nachzuweisen und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Ge-
meinde zu vermitteln, nur erfüllen, wenn die materiellen und formalen Vorgaben sachgerecht und bedarfsgerecht 
erfüllt werden. In der Vorschrift werden deshalb ausdrücklich die Bestandteile des gemeindlichen Jahresab-
schlusses bestimmt. Der gemeindliche Jahresabschluss muss daher mindestens aus der Ergebnisrechnung, der 
Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang bestehen. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.  
 
Der Jahresabschluss soll es ermöglichen, verbesserte Erkenntnisse über die haushaltswirtschaftlichen Auswir-
kungen des vergangenen Haushaltsjahres für die Gemeinde zu erlangen, die auch für die Zukunft von Bedeutung 
sein können. Die erreichte wirtschaftliche Lage der Gemeinde sowie ihre Chancen und Risiken für die weitere 
wirtschaftliche Entwicklung sind daher ein besonderer Berichtsgegenstand im gemeindlichen Lagebericht. Eine 
Einschätzung bzw. Prognose für die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde durch die Verantwortlichen im 
Lagebericht ist daher von besonderer Bedeutung. Als Lagebericht muss der Bericht aber auch eine vergangen-
heitsbezogene Bewertung enthalten, denn darauf baut i.d.R. auch die Prognose auf. 
 
 
1.3.2 Die Ergebnisrechnung 
 
In der gemeindlichen Ergebnisrechnung sind die im Haushaltsjahr erzielten Erträge und entstandenen Aufwen-
dungen nach ihren Arten und jeweils in Jahressummen - entsprechend dem Ergebnisplan - auszuweisen (vgl. § 
38 GemHVO NRW). Dadurch werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcen-
verbrauch der Gemeinde im Haushaltsjahr erfasst und nachgewiesen. In der gemeindlichen Ergebnisrechnung ist 
durch die Bildung von Salden das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis sowie aus beiden Ergebnissen 
das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit festzustellen. Zusätzlich und gesondert vom ordentlichen Er-
gebnis ist das außerordentliche Ergebnis als Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Auf-
wendungen zu ermitteln.  
 
Das Gesamtergebnis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres wird dann durch die Zusam-
menführung von ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis zu einem Jahresergebnis ermittelt, das 
entweder einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag der Gemeinde darstellt und in die gemeindliche 
Bilanz in dieser Form übernommen wird. Die Gemeinde hat dabei die Verpflichtung zum jährlichen Haushaltsaus-
gleich zu beachten, denn diese Verpflichtung besteht auch in der „Rechnung“, also im gemeindlichen Jahresab-
schluss (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 1 GO NRW). In diesem Zusammenhang entscheidet der Rat der Gemeinde über 
die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages und die Ratsmitglieder 
über die Entlastung des Bürgermeisters (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW). 
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Eine haushaltswirtschaftliche „Abrechnung“ für das abgelaufene Haushaltsjahr ist jedoch nur vollständig, wenn in 
der Ergebnisrechnung auch ein Plan-/Ist-Vergleich vorgenommen wird. Durch die Gegenüberstellung von den im 
Haushaltsplan ausgewiesenen Positionen, ggf. in fortgeschriebener Form, mit den Ist-Werten des Haushaltsjah-
res werden Abweichungen aufgezeigt und offen gelegt. Die Planfortschreibungen stellen dabei Veränderungen 
der ursprünglich vom Rat der Gemeinde beschlossenen Haushaltspositionen aufgrund von zulässigen haus-
haltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen dar (vgl. § 38 Absatz 2 GemHVO NRW). 
 
Zur gemeindlichen Ergebnisrechnung gehört auch, die Ergebnisse der Erträge und Aufwendungen in einen Zu-
sammenhang mit den Ergebnissen des Vorjahres zu stellen, um die Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjah-
res im Zeitvergleich besser bewerten zu können. Es ist deshalb erforderlich, zu den Ist-Ergebnissen des Haus-
haltsjahres auch die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres gesondert anzugeben. Auch andere Veränderun-
gen seit Beginn der Ausführung des beschlossenen Haushaltsplans sind ggf. gesondert aufzuzeigen, z. B. Erhö-
hungen oder Minderungen der Haushaltspositionen, deren Ursachen in einer Nachtragssatzung liegen. Die Kom-
ponenten der gemeindlichen Ergebnisrechnung werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gestaltung der gemeindlichen Ergebnisrechnung 
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Abbildung 169 „Die Gestaltung der gemeindlichen Ergebnisrechnung“ 
 
Diese haushaltsrechtlichen Vorgaben sind von der Gemeinde bei der Aufstellung ihrer Ergebnisrechnung zu 
beachten. Das Muster zur gemeindlichen Ergebnisrechnung ist dabei zur Anwendung empfohlen worden (vgl. 
Nummern 1.6.1 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
 
1.3.3 Die Finanzrechnung 
 
In der gemeindlichen Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr kassenwirksam erzielten Einzahlungen und ge-
leisteten Auszahlungen nach ihren Arten und jeweils in Jahressummen - entsprechend dem Finanzplan - auszu-
weisen (vgl. § 39 GemHVO NRW). Dadurch werden anhand der Zahlungsströme die Mittelherkunft und die Mit-
telverwendung sowie die Änderung des Bestandes an gemeindlichen Finanzmitteln bzw. die Liquidität der Ge-
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meinde aufgezeigt und nachgewiesen. In der gemeindlichen Finanzrechnung ist durch die Bildung von Salden 
das Ergebnis der Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der 
Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag zu ermitteln.  
 
Zur Vervollständigung des Gesamtbildes ist es außerdem erforderlich, auch den Bestand am Anfang des Haus-
haltsjahres mit der Änderung des Bestandes im abgelaufenen Haushaltsjahr und dem Bestand an fremden Fi-
nanzmitteln zusammenzuführen, um damit den Endbestand der Finanzmittel sowie den Finanzmittelzufluss und 
Finanzmittelabfluss insgesamt zu ermitteln und abzubilden. Der Endbestand an Finanzmitteln der Gemeinde fließt 
dann in den Posten „Liquide Mittel“ in die Bilanz des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr ein.  
 
Die Gemeinde hat außerdem in der gemeindlichen Finanzrechnung einen Plan-/Ist-Vergleich vorzunehmen, der 
entsprechend wie bei der Ergebnisrechnung auszugestalten ist. Die jahresbezogenen Ergebnisse der Einzahlun-
gen und Auszahlungen sind ebenfalls in einen Zusammenhang mit dem Vorjahr zu stellen, um die Ergebnisse 
des abgelaufenen Haushaltsjahres besser im Zeitvergleich bewerten zu können. Es ist deshalb erforderlich, zu 
den Ist-Ergebnissen des Haushaltsjahres auch die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres gesondert anzuge-
ben. Die Komponenten der gemeindlichen Finanzrechnung werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gestaltung der gemeindlichen Finanzrechnung 
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Abbildung 170 „Die Gestaltung der gemeindlichen Finanzrechnung“ 
 
Diese haushaltsrechtlichen Vorgaben sind von der Gemeinde bei der Aufstellung ihrer Finanzrechnung zu beach-
ten. Das Muster zur gemeindlichen Finanzrechnung ist dabei zur Anwendung empfohlen worden (vgl. Nummern 
1.6.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
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1.3.4 Die Teilrechnungen 
 
1.3.4.1 Die Gestaltung der Teilrechnungen 
 
Für die Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses werden Teilrechnungen benötigt. Das nachfolgende 
Muster zeigt die Grundzüge einer gemeindlichen Teilrechnung schematisch auf (vgl. Abbildung).  
 

Jahresabschluss ...                                                                     Fachliche Zuständigkeit: 
                                                                                                       Frau/Herr 

 
Produktbereich … 

 
Inhalte des Produktbereiches: 
 
Beschreibung und Zielsetzung: 
Zielgruppe(n): 
Besonderheiten im Haushaltsjahr: 
 
 
Produktbereichsübersicht 
 
Produktgruppen mit 
- den wesentlichen beschriebenen Produkten: 
-       den einzelnen Zielen: 
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung 
 Ziele Kennzahl 

Vorjahr 
Soll-Kennzahl 
Haushaltsjahr 

Ist-Kennzahl 
Haushaltsjahr 

Abweichungs- 
analyse 

(Die Kennzahlen und ggf. die Leistungsmengen sollen nach Arten und möglichst entsprechend der Zeitreihe nach § 
38 Absatz 2 GemHVO NRW gegliedert werden.) 
 
 
Personaleinsatz 
 
(Angaben zum eingesetzten Personal - Auszug aus der Stellenübersicht nach § 8 GemHVO NRW - mit Angaben 
nach Beschäftigungsverhältnissen in einer Zeitreihe nach § 8 Absatz 2 GemHVO NRW) 
 

 
Teilergebnisrechnung 

 

 
 

Haushalts- 
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Fortgeschriebener 
Ansatz des  
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des 
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Vergleich 
Ansatz /Ist 

 
(Die Teilergebnisrechnung muss die vorgegebene Mindestgliederung enthalten (vgl. Nr. 1.6.2 des Runderlasses 
vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 
 

 
Teilfinanzrechnung 
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Ist-Ergebnis 
des 

Haushaltsjahres 

Vergleich 
Ansatz /Ist 

 
(Die Teilfinanzrechnung muss die vorgegebene Mindestgliederung enthalten (vgl. Nr. 1.6.4 des Runderlasses vom 
24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 
 
Allgemeine Erläuterungen 
zur Teilrechnung   
 

Für die Teilergebnisrechnung: 
Für die Teilfinanzrechnung: 

Sonstiges: 
Erläuterungen 
zu einzelnen wesentlichen Haushaltspositionen  

Für die Teilergebnisrechnung: 
Für die Teilfinanzrechnung: 

Sonstiges: 
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse 
 

 

  Abbildung 171 „Ein Beispiel zur Gestaltung der gemeindlichen Teilrechnungen“ 
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Die gemeindlichen Teilrechnungen sind entsprechend den im Haushaltsplan enthaltenen produktorientierten 
Teilplänen aufzustellen. Sie sind wichtige Bestandteile des Jahresabschlusses der Gemeinde und müssen ent-
sprechend ihrer Anzahl im Haushaltsplan im gemeindlichen Jahresabschluss enthalten sein. Die Aufstellung der 
Teilrechnungen ist von der Gemeinde daher auch nach den Maßgaben vorzunehmen, die für die Aufstellung der 
gemeindlichen Teilpläne gelten (vgl. § 4 GemHVO NRW). Innerhalb dieser Teilrechnungen haben die Teilergeb-
nisrechnungen und die Teilfinanzrechnungen eine besondere Bedeutung, denn deren Daten müssen zusammen-
gefasst das Gesamtbild der Ergebnisrechnung bzw. der Finanzrechnung ergeben. 
 
 
1.3.4.2 Die Teilergebnisrechnung   
 
Die Teilergebnisrechnungen in den Teilrechnungen sind entsprechend der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu 
gliedern (vgl. § 40 GemHVO NRW). In diesen Rechnungen sind ggf. auch die Erträge und Aufwendungen aus 
internen Leistungsbeziehungen auszuweisen, sofern die Gemeinde diese für ihre Haushaltsbewirtschaftung tat-
sächlich erfasst. Eine Verpflichtung dazu besteht allerdings nicht (vgl. § 17 GemHVO NRW).  
 
In den Fällen, in denen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs die internen Leistungsbeziehun-
gen aus der gemeindlichen Haushaltswirtschaft tatsächlich erfasst werden, sind diese dem Jahresergebnis der 
Teilergebnisrechnung hinzuzufügen und müssen sich in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen. Aus dem 
Jahresergebnis und dem Ergebnis aus den internen Leistungsbeziehungen wird dann in der jeweiligen Teilrech-
nung das Ergebnis der Teilrechnung gebildet. 
 
Diese Vorgaben sind bei der Aufstellung der Teilergebnisrechnungen zu beachten. Das Muster zur Teilergebnis-
rechnung ist zur Anwendung empfohlen worden (vgl. Nummer 1.6.2 des Runderlasses des Innenministeriums 
vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.3.4.3 Die Teilfinanzrechnung 
 
Die Teilfinanzrechnungen in den Teilrechnungen sind entsprechend der gemeindlichen Finanzrechnung zu glie-
dern (vgl. § 40 GemHVO NRW). Sie bestehen wie die Teilfinanzpläne aus zwei Teilen. Der Teil A (Zahlungs-
nachweis) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten aus der Investitionstätigkeit einschließlich der 
damit verbundenen Verpflichtungsermächtigungen. Der Gemeinde bleibt es dabei freigestellt, darin auch alle oder 
nur einzelne Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzubilden.  
 
Der Teil B (Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen) enthält die konkrete Abrechnung der einzelnen Investiti-
onsmaßnahmen der Gemeinde mit den zugeordneten Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen 
und den bereitgestellten Mitteln sowie den gesamten getätigten Zahlungen, entsprechend dem Stand am Ende 
des Haushaltsjahres. Diese haushaltsrechtlichen Vorgaben sind bei der Aufstellung der Teilfinanzrechnungen zu 
beachten. Das Muster zur Teilfinanzrechnung ist zur Anwendung empfohlen worden (vgl. Nummer 1.6.4 des 
Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
 
1.3.5 Die Bilanz 
 
Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden der Gemeinde zum Abschlussstichtag ein 
wesentlicher Bestandteil des gemeindlichen Jahresabschlusses (vgl. § 41 GemHVO NRW). Sie enthält Informati-
onen über das gemeindliche Vermögen und über sämtliche Schulden der Gemeinde. Die Gliederung der ge-
meindlichen Bilanz erfolgt dabei auf beiden Seiten nach Fristigkeiten. Das gemeindliche Vermögen wird auf der 
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Aktivseite der Bilanz gezeigt. Es wird dabei wird zwischen dem Anlagevermögen (langfristig) und dem Umlauf-
vermögen (kurzfristig) unterschieden. Dadurch wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert.  
 
Auf der Passivseite werden zuerst das Eigenkapital und dann das Fremdkapital gezeigt, wodurch die Mittelher-
kunft bzw. die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens offengelegt und dokumentiert wird. Auch auf dieser 
Bilanzseite gilt das Prinzip der Fristigkeit. Diese Gegebenheit zeigt sich auch im Eigenkapital, in dem die allge-
meine Rücklage vor der Ausgleichsrücklage steht. Ebenso stehen auf der Passivseite die Kredite für Investitionen 
der Gemeinde vor den Krediten zur Liquiditätssicherung. Zur periodengerechten Abgrenzung und als Korrektur-
posten werden auf beiden Seiten der gemeindlichen Bilanz noch „Rechnungsabgrenzungsposten“ angesetzt. 
 
Diese Aufgliederung der gemeindlichen Bilanz ist in Bezug auf die gemeindliche Aufgabenerfüllung sachgerecht 
durch Bilanzposten zu erweitern. Je nach Bedeutung der gemeindlichen Sachverhalte können dabei einzelne 
Posten noch durch „davon-Vermerke“ weiter untergliedert werden, wenn dieses in Bezug auf das Gesamtbild der 
gemeindlichen Bilanz vertretbar ist. Dabei ist zu beachten, dass nach dem Grundsatz der Klarheit und Übersicht-
lichkeit die Bezeichnungen der einzelnen Bilanzposten klar und verständlich sein müssen. Aus den gewählten 
Bezeichnungen sollen deshalb die Inhalte transparent und nachvollziehbar sein. Die Bilanzgliederung baut auf 
dem nachfolgenden Schema auf (vgl. Abbildung).  
 

  
Die Gestaltung der gemeindlichen Bilanz 

 
  

AKTIVA 
 

PASSIVA 

 
Bilanzposten 

 
Haus- 
halts- 
jahr 

 
EUR 

 
Vor- 
jahr 

 
 

EUR 

 
Bilanzposten 

 
Haus- 
halts- 
jahr 

 
EUR 

 
Vor- 
jahr 

 
 

EUR 
 
1.  Anlagevermögen 
1.1  Immaterielle Vermögens- 
       gegenstände 
1.2  Sachanlagen 
1.3  Finanzanlagen 
 
2. Umlaufvermögen 
2.1  Vorräte  
2.2  Forderungen 
2.3  Sonstige Vermögensgegen- 
       stände 
2.4  Wertpapiere des Umlauf- 
       vermögens 
2.5  Liquide Mittel 

 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
4.  Nicht durch Eigenkapital ge-
deckter  
     Fehlbetrag 
 

   
1.  Eigenkapital 
1.1  Allgemeine Rücklage 
1.2  Sonderrücklagen 
1.3  Ausgleichsrücklage 
1.4  Jahresüberschuss/Jahres- 
        fehlbetrag 
 
2.  Sonderposten 
 
3.  Rückstellungen 
 
4.  Verbindlichkeiten 

 
5.  Passive Rechnungsabgrenzung 
 
 

  

Abbildung 172 „Die Gestaltung der gemeindlichen Bilanz“ 
 
In der gemeindlichen Bilanz muss zudem jeder Posten mit einer eigenen Ziffer gekennzeichnet und mit dem da-
zugehörigen Wertansatz (in Ziffern ausgedrückter Betrag) in einer eigenen Zeile stehen. Bei der Festlegung der 
einzelnen Bilanzposten sind aber auch die verbindlichen Zuordnungsvorschriften, die durch den kommunalen 
Kontierungsplan näher bestimmt werden, von der Gemeinde zu beachten. Das Muster zur gemeindlichen Bilanz 
ist zur Anwendung empfohlen worden (vgl. Nummer 1.6.5 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
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1.3.6 Der Anhang 
 
Der Anhang als Bestandteil des gemeindlichen Jahresabschlusses enthält die besonderen Angaben und Erläute-
rungen zu einzelnen Bilanzposten (vgl. § 44 GemHVO NRW). Dadurch soll neben der Beschreibung eine Ergän-
zung, Korrektur und Entlastung der Bilanz der Gemeinde bezweckt und deren Interpretation durch die Adressaten 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erleichtert und unterstützt werden. In den Anhang gehören deshalb insbe-
sondere auch Erläuterungen zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.  
 
Die erforderlichen Informationen sollen dabei in einen sachlichen Zusammenhang mit der Ergebnisrechnung und 
der Bilanz sowie ihren Untergliederungen, aber auch mit der Finanzrechnung stehen. Im gemeindlichen Anhang 
sind gleichzeitig aber auch Zusatzinformationen von der Gemeinde zu geben, die für die Beurteilung der Ergeb-
nisrechnung und der Bilanz sowie der Finanzrechnung eine besondere Bedeutung haben. Diese Angaben kön-
nen zu einem besseren Verständnis einzelner gemeindlicher Sachverhalte durch die Jahresabschlussadressaten 
führen und deren Interpretation erleichtern.  
 
Mit dem Anhang kann das durch den Jahresabschluss zu vermittelnde Bild der Vermögens- und Schuldenlage 
der Gemeinde klar und verständlich ergänzt werden. Die nachfolgende Übersicht zeigt eine Möglichkeit der Glie-
derung des Anhangs im gemeindlichen Jahresabschluss beispielhaft auf (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gestaltung des gemeindlichen Anhangs 

 

1 Allgemeine Angaben 
 
Einführung, Erläuterungspflichten, gesetzli-
che und örtliche Vorschriften u.a. 
 

2 Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden 

 
Angaben zu genutzten Ansatzwahlrechten 
und Bewertungswahlrechten u.a. 
 

3 Erläuterungen 
zur Bilanz 

 
gegliedert nach Anlage- und Umlaufvermö-
gen, Eigenkapital und Fremdkapital u.a.  
 

4 Erläuterungen 
zur Ergebnisrechnung 

 
gegliedert nach Arten der Erträge und der  
Aufwendungen. 
 

5 Erläuterungen 
zur Finanzrechnung 

 
gegliedert nach Arten der Einzahlungen und 
der Auszahlungen. 
 

6 Sonstige Angaben 
 
z. B. nicht bilanzierungsfähige Sachverhalte, 
die aber wirtschaftliche Bedeutung haben. 
 

7 Hinweise 
auf sonstige Unterlagen 

 
z. B. Anlagenspiegel u.a., wenn nicht bereits 
unter den vorherigen Abschnitten.   
 

8 Hinweis auf Verantwortliche 

 
z. B. auf Nennung der Verantwortlichen am  
Schluss des Lageberichts nach § 95 Absatz 
2 GO NRW. 
 

9 Weitere Besonderheiten 

 
Wichtige örtliche Sachverhalte, die nicht 
bereits anzugeben waren. 
 

Abbildung 173 „Die Gestaltung des gemeindlichen Anhangs“ 
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Dem Anhang sind aber auch besondere Anlagen beizufügen, durch die der gemeindliche Jahresabschluss noch 
verständlicher und nachvollziehbarer werden soll. Dazu gehören insbesondere ein Anlagenspiegel, in dem das 
gemeindliche Vermögen mit seinen wertmäßigen Veränderungen aufgezeigt wird (vgl. § 45 GemHVO NRW). Ein 
Forderungsspiegel, der die noch offenen Ansprüche der Gemeinde aufzeigt (vgl. § 46 GemHVO NRW) und ein 
Verbindlichkeitenspiegel, durch den die noch bestehenden Verpflichtungen der Gemeinde offen gelegt werden, 
gehört ebenfalls dazu. Der Verbindlichkeitenspiegel hat auch die nicht in der Bilanz erscheinenden Haftungsver-
hältnisse zu enthalten, z. B. die Bürgschaftsverpflichtungen der Gemeinde (vgl. § 47 GemHVO NRW). Dem An-
hang können von der Gemeinde noch spezielle Informationen durch weitere Spiegel beigefügt werden, z. B. zu 
den bilanziellen Sonderposten und Rückstellungen. 
 
Für die äußere Gestaltung des gemeindlichen Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen 
Formvorgaben vorgesehen. Die Gemeinde soll jedoch bei ihrer Entscheidung über die Darstellung der jahresab-
schlussbezogenen Angaben im Anhang und dessen Aufbau den Adressatenkreis des gemeindlichen Jahresab-
schlusses (Rat der Gemeinde, Bürgerinnen und Bürger und Aufsichtsbehörde) ausreichend berücksichtigen. Sie 
soll die Angaben im Anhang übersichtlich und nachvollziehbar sowie leserfreundlich gestalten, damit auf einfache 
Art und Weise ein Bezug zu den jeweils betroffenen Bestandteilen des gemeindlichen Jahresabschlusses herge-
stellt werden kann.  
 
 
1.3.7 Die Jahresabschlussunterlagen  
 
Dem Rat der Gemeinde muss von der gemeindlichen Verwaltung ein vollständiger Jahresabschluss zugeleitet 
werden, damit das Ergebnis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres und die 
wirtschaftliche Lage der Gemeinde sachgerecht beraten und der Jahresabschluss festgestellt werden können. 
Der gemeindliche Jahresabschluss muss dafür aus den gesetzlich bestimmten Bestandteilen bestehen und ihm 
müssen die vorgesehenen Anlagen beigefügt sein. Diese Pflicht gilt entsprechend für die unmittelbare Zuleitung 
des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Durchführung der gesetzlich 
vorgesehenen Prüfung, soweit nicht zwischen der gemeindlichen Verwaltung und dem Ausschuss einschließlich 
der örtlichen Rechnungsprüfung eine andere Verfahrensweise vereinbart wurde, die im Sinne einer „begleitenden 
Prüfung“ zur Verbesserung der örtlichen Verfahrensabläufe beiträgt (vgl. § 101 GO NRW). 
 
Die nachfolgend aufgezeigten Unterlagen sind haushaltsrechtlich bestimmt worden und werden für die Vermitt-
lung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde durch den Jahresabschluss als unverzichtbar angesehen. Diese Unterlagen ermögli-
chen einen aktuellen, stichtagsbezogenen Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Übersicht über die gemeindlichen Jahresabschlussunterlagen 

 
 

BESTANDTEILE DES JAHRESABSCHLUSSES 

Ergebnisrechnung 

 
§ 95 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 37 Absatz 1 Nummer 1 
und § 38 sowie § 22 Absatz 4 GemHVO NRW und Nr. 
1.6.1 des Runderlasses vom 24.02.2005 
 

Finanzrechnung 

 
§ 95 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 37 Absatz 1 Nummer 2 
und § 39 sowie § 22 Absatz 4 GemHVO NRW und Nr. 
1.6.3 des Runderlasses vom 24.02.2005 
 

Teilrechnungen 

 
§ 95 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 37 Absatz 1 Nummer 3 
und § 40 GemHVO NRW sowie den Nrn. 1.6.2 und Nr. 
1.6.4 des Runderlasses vom 24.02.2005 
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Die Übersicht über die gemeindlichen Jahresabschlussunterlagen 

 

Bilanz 

§ 
 95 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 37 Absatz 1 Nummer 4 
und §§ 41 bis 43 GemHVO NRW sowie den Nr. 1.6.5 
des Runderlasses vom 24.02.2005 
 

 
Anhang 

 

 
§ 95 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 37 Absatz 1 Nummer 5 
und § 44 GemHVO NRW  
 

 
ANLAGEN IM JAHRESABSCHLUSS 

Anlagenspiegel 
 
§ 44 Absatz 3 und § 45 GemHVO NRW sowie Nr. 1.6.6 
des Runderlasses vom 24.02.2005 
 

 
Forderungsspiegel 

 

 
§ 44 Absatz 3 und § 46 GemHVO NRW sowie Nr. 1.6.7 
des Runderlasses vom 24.02.2005 
 

Verbindlichkeitenspiegel 
 
§ 44 Absatz 3 und § 47 GemHVO NRW sowie Nr. 1.6.8 
des Runderlasses vom 24.02.2005 
 

Lagebericht 
 
§ 95 Absatz 1 und 2 GO NRW i.V.m. § 48 GemHVO 
NRW  
 

Abbildung 174 „Die Jahresabschlussunterlagen der Gemeinde“ 
 
Der Jahresabschluss der Gemeinde muss neben dem Rat der Gemeinde eine unbegrenzte Zahl von Adressaten 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erreichen und muss daher insbesondere für eine Unterrichtung der Bürge-
rinnen und Bürger sowie zur Anzeige bei der Aufsichtsbehörde der Gemeinde geeignet sein. Der Gemeinde ist es 
dabei freigestellt, entsprechend ihrer örtlichen Bedürfnisse ihrem Jahresabschluss noch weitere Unterlagen über 
ihre wirtschaftliche Lage beizufügen, z. B. einen eigenen Geschäftsbericht. Derartige Unterlagen sollten im Zu-
sammenhang mit den haushaltsrechtlich vorgesehenen Unterlagen stehen und dürfen für die Adressaten des 
gemeindlichen Jahresabschlusses nicht die Informationsqualität beeinträchtigen. 
 
 
1.4 Zu Satz 4 (Beifügung des Lageberichtes zum Jahresabschluss): 
 
1.4.1 Allgemeine Zwecke 
 
Dem gemeindlichen Jahresabschluss ist nach der haushaltsrechtlichen Vorschrift insbesondere ein Lagebericht 
beizufügen. Diese ausdrückliche Vorgabe bedeutet, dass der Lagebericht eine Anlage zum gemeindlichen Jah-
resabschluss darstellt. Er zählt damit zu den gemeindlichen Jahresabschlussunterlagen, die dem Rat der Ge-
meinde zusammen mit dem Jahresabschluss zuzuleiten sind. Der gemeindliche Lagebericht stellt zudem einen 
Prüfungsgegenstand im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss dar (vgl. 
§ 101 Absatz 1 GO NRW). Er ist dabei insbesondere daraufhin zu prüfen, ob durch ihn in Übereinstimmung mit 
dem Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird (vgl. § 48 GemHVO NRW).   
 
In diesem Zusammenhang hat der jährliche Lagebericht eine umfassende und vielfältige Informationsfunktion. Er 
kann auch als ein strategisches Instrument der Steuerung der Gemeinde angesehen werden. Er ist im Zusam-
menhang mit der Bekanntmachung des gemeindlichen Jahresabschlusses in entsprechender Weise zur Einsicht-
nahme verfügbar zu halten. Den Informationsbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger und des Rates sowie der 
Aufsichtsbehörde ist dabei in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen. Außerdem bedarf der gemeindliche 
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Lagebericht einer Unterzeichnung durch den Bürgermeister, soweit die Bestätigung des gemeindlichen Jahresab-
schlusses nicht ausdrücklich auch den Lagebericht einschließt. 
 
 
1.4.2 Die Gestaltung des Lageberichts 
 
Der gemeindliche Lagebericht ist von der Gemeinde so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt muss (vgl. § 
48 GemHVO NRW). Die Fülle der Informationen verlangt dabei eine grundlegende Strukturierung des gemeindli-
chen Lageberichtes. Die nachfolgende Übersicht zeigt eine Möglichkeit dazu schematisch auf (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Gestaltung des gemeindlichen Lageberichts 

 
 

ABSCHNITT 
 

INHALTLICHE DARLEGUNGEN 
 

Rahmenbedingungen 
der gemeindlichen 

Verwaltungstätigkeit 
 

Allgemeine örtliche Verhältnisse und Besonderheiten. 

 
 

Ergebnisüberblick 
und Rechenschaft 

 

 
 
Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft 
über die Haushaltswirtschaft.  

Steuerung und 
Produktorientierung 

 
Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung 
entsprechende Analyse der produktorientierten Haushaltswirtschaft unter Einbezie-
hung der Ziele und Leistungskennzahlen. 
 

Überblick über die 
wirtschaftliche Lage 

 
Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung 
entsprechende Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde unter Einbeziehung der produktorientierten Ziele und Leistungskennzah-
len, ggf. auch Angaben über eine Krise.  
 

Wichtige Vorgänge 
und Nachträge 

 
Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss 
des Haushaltsjahres eingetreten sind, und deren Wirkungen auf die Haushaltswirt-
schaft. 
 

 
Chancen 

 

 
Chancen für die künftige Entwicklung der Gemeinde mit Angabe der zugrunde 
liegenden Annahmen.  
 

 
Risiken 

 

 
Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde mit Angabe der zugrunde liegen-
de Annahmen, ggf. auch der Gegenmaßnahmen und der Risikoüberwachung. 
 

 
Örtliche 

Besonderheiten 
 

 
Umsetzung eines Sanierungskonzeptes zur Wiedererreichung und dauerhaften 
Sicherung des Haushaltsausgleichs und/oder zum Aufbau von Eigenkapital (Besei-
tigung der Überschuldung). 
 

 
Verantwortlichkeiten 

 

 
Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstands bzw. zum Bürgermeister 
und Kämmerer sowie zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Absatz 2 GO NRW. 
 

Anlagen 

 
z. B. Jahresergebnisse im Zeitvergleich, 
        Kennzahlen im Zeitvergleich, 
        Prognosen im Zeitvergleich. 
 

Abbildung 169 „Die Gestaltung des gemeindlichen Lageberichts“ 
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Für die äußere Gestaltung des Lageberichts, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben 
vorgegeben worden. Die Gliederung des Lageberichts in einzelne Elemente kann dazu beitragen, dass das im 
Jahresabschluss zu vermittelnde Bild über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gut nachvollziehbar wird.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Angabe der Verantwortlichen im Lagebericht): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Allgemeine Angabepflichten): 
 
2.1.1 Die Inhalte der Angabepflichten 
 
Nach der Vorschrift haben die Mitglieder des Verwaltungsvorstands der Gemeinde, soweit dieser nicht zu bilden 
ist, der Bürgermeister und der Kämmerer sowie die Ratsmitglieder am Schluss des Lageberichtes ausgewählte 
Angaben über ihre persönlichen Verhältnisse zu machen (vgl. § 70 GO NRW). Die Angabepflichten bestehen 
auch für die Personen, die im Haushaltsjahr ausgeschieden sind bzw. ihre Tätigkeit aufgegeben haben. Für die 
Auswahl des Personenkreises ist dabei entscheidend, dass diese Personen über ihre ausgeübten Funktionen 
besondere Schlüsselpositionen und Verantwortlichkeiten in der Gemeinde innehaben bzw. innegehabt haben. Sie 
haben oder hatten durch ihre Stellung einen maßgeblichen Einfluss auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft und 
damit auf die Vermögens- und Schuldenlage sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. 
 
Die gesetzlich bestimmten Angaben sind von dem festgelegten Personenkreis jeweils bezogen auf den jährlichen 
Stichtag des gemeindlichen Jahresabschlusses und nicht bezogen auf den Zeitpunkt der Bestätigung des Ent-
wurfs des Jahresabschlusses durch den Bürgermeister oder den Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlus-
ses durch den Rat zu machen. Unter die Angabepflichten fallen insbesondere personenbezogene Mandate, die 
von dem benannten Personenkreis in vielfältiger Form ausgeübt werden, z. B. Aufsichtsratsmandate, Beirats-
mandate, Geschäftsführer- oder Vorstandstätigkeiten, Mitgliedschaften in einer Gesellschafterversammlung oder 
einer Verbandsversammlung, Mitgliedschaften in Verwaltungsräten, Mitgliedschaften im Kreditausschuss von 
Sparkassen, Mitgliedschaften im Kuratorium von Stiftungen.  
 
Aus Transparenzgründen sollten dabei auch Mandate benannt werden, die aus der beruflichen Funktion heraus 
entstanden sind, die bei der Gemeinde ausgeübt wird. Das Innehaben eines solchen Mandates muss dabei nicht 
unmittelbar als Vertreter der Gemeinde bestehen. Es sollten auch Mandate aufgrund berufsfachlicher Zusam-
menschlüsse angegeben werden, die neben dem Hauptberuf bestehen. In diesem Zusammenhang sollten auch 
Funktionen in Institutionen angegeben werden, wenn deren finanzielle Existenz aufgrund rechtlicher Verpflichtun-
gen wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird (institutionelle Finanzunterstützung), z. B. die Mitgliedschaft 
oder der Vorsitz im Aufsichtsrat oder auch die Vorstandstätigkeit in einem Verein. 
 
Die persönlichen Angaben dienen dazu, den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gegenüber, 
insbesondere gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde, die Verantwortlichkeiten für den Jahres-
abschluss der Gemeinde hervorzuheben und dabei eine ausreichende Auskunft über die persönlichen Verhältnis-
se in Bezug auf mögliche Interessenkonflikte wegen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde zu geben. Am 
Schluss des gemeindlichen Lageberichtes finden sich daher die individualisierten Angaben von jedem Einzelnen 
aus dem in der Vorschrift benannten Personenkreis unter Nennung seines Namens (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Angabepflichten der Verantwortlichen in der Gemeinde 

 
 

ANGABEPFLICHTEN 
 

BEISPIELE FÜR MANDATE 
 

-         Familienname mit mindestens einem ausge-
schriebenen Vornamen 

 

……….. 
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Die Angabepflichten der Verantwortlichen in der Gemeinde 

 
 

ANGABEPFLICHTEN 
 

BEISPIELE FÜR MANDATE 
 
- der ausgeübte Beruf  

 
……….. 

 
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und 

anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 
Satz 3 des Aktiengesetzes  
 

 
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und 

anderen Kontrollgremien von Aktiengesell-
schaften und anderen Gesellschaften, 

- Beirat bei Aktiengesellschaften 
 

 
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbst-

ständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde 
in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form  
 

 
- Mitglied der Gesellschafterversammlung 

(Gesellschafterausschuss), z. B. bei ge-
meindlichen Betrieben der Abfallbeseiti-
gung, Abwasserbeseitigung, Energieversor-
gung, Stadtentwicklung, Stadtmarketing, 
Verkehrsinfrastruktur, Verkehrsbetrieb, 
Wasserversorgung, Wirtschaftsförderung, 

- Mitglied der Verbandsversammlung, 
- Mitglied des Verwaltungsrats, 
- Mitglied in besonderen Ausschüssen, 
- Mitglied einer Kommission, 
- Mitglied eines Fachbeirates, 
- Mitglied der Geschäftsführung 
 

 
-   die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privat-

rechtlicher Unternehmen  
 

 
- Mitglied im Beirat von Versicherungsgesell-

schaften, 
- Mitglied im Stiftungsrat, Beirat oder Kurato-

rium von Stiftungen 
 

Abbildung 176 „Die Angabepflichten der Verantwortlichen in der Gemeinde“ 
 
Durch die in der Vorschrift bestimmten Pflichtangaben wird auf mögliche typische Interessenkonflikte der Verant-
wortlichen hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung 
sind. Mit den Angaben soll die berufliche Belastung der verantwortlichen Personen aufgezeigt und deren Kompe-
tenz erkennbar gemacht werden. Ein Verzicht auf diese Angaben ist nicht zulässig. Auch besteht keine Schutz-
klausel, nach der in besonderen Fällen lediglich nur eingeschränkte Angaben gemacht werden dürfen, außer das 
Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder würde gefährdet.  
 
Angabepflichtig im gemeindlichen Lagebericht sind dagegen nicht das Innehaben von Aktien und damit die 
grundsätzliche Zugehörigkeit zur Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft, denn dieses Gremium ist nicht 
personenbezogen wie die anderen Organe der Aktiengesellschaft, die allesamt nach Namen gebildet werden. Die 
Verbindung der einzelnen Personen (Aktionäre) zur Hauptversammlung wird nur durch das Innehaben von Aktien 
und nicht durch Namen, Ämter oder Funktionen bestimmt.  
 
Weitere über die Pflichtangaben hinausgehende Angaben, z. B. Angaben über die Höhe der Entgelte für die 
Tätigkeit in Organen, werden im Zusammenhang mit dem im Lagebericht zu machenden Angaben nicht gefor-
dert. Die Angaben hängen nicht vom pflichtgemäßen Ermessen der betreffenden Personen ab, denn es kommt 
nicht darauf an, ob dieser Teil der gemeindlichen Berichterstattung zum Verständnis des Jahresabschlusses 
notwendig ist. Die zu machenden Angaben sind daher aus dem Blickwinkel der Adressaten des Jahresabschlus-
ses und nicht aus dem Blickwinkel der Organmitglieder zu betrachten und zu prüfen. 
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2.1.2 Auskünfte über die Geschäftsführung der Gemeinde 
 
Für die Gemeinde besteht die gesetzliche Verpflichtung, am Schluss des Lageberichtes ausgewählte Angaben 
über die Verantwortlichen in der Gemeinde zu machen, um auf mögliche typische Interessenkonflikte hinzuwei-
sen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind. Diese Angabe-
pflichten bieten sich als geeigneter Anlass an, im Lagebericht der Gemeinde auch Aussagen über die ordnungs-
gemäße Geschäftsführung dieser Verantwortlichen zu machen. Dazu gehören u.a. Angaben über eine ausrei-
chende Informationsversorgung und die Erfüllung der Berichtspflichten sowie Kontrollen im Sinne eines wirt-
schaftlichen Verwaltungshandelns zum Wohle der Gemeinde. Es können daher Angaben über die Arbeitsweise 
der Organe und über Führungspraktiken, ggf. unter Benennung gesetzlicher Standards, dazu gemacht werden. 
Der gemeindliche Lagebericht stellt dabei aber kein Marketinginstrument dar. 
 
Unter Berücksichtigung der Verantwortung der gesetzlich vorgesehenen Gremien der Gemeinde bedarf es ent-
sprechender Angaben über die Arbeit des gesamten Gremiums und nicht einer personenbezogenen Zuordnung 
auf seine Mitglieder. Zudem müssen nicht die sachlichen Beratungsinhalte von Sitzungen und Beratungen zum 
Gegenstand der Berichterstattung gemacht werden. Den Angaben über das tatsächliche Zusammenwirken nicht 
nur zwischen dem Rat der Gemeinde und der gemeindlichen Verwaltung, sondern auch zwischen dem Rat und 
seinen Ausschüssen sowie dem Bürgermeister und dem Verwaltungsvorstand kommt eine besondere Bedeutung 
zu. Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten bedarf es dazu ggf. auch verbindlicher Regelungen, um 
Informationen sicherzustellen.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Verweis auf die Vorschrift des § 43 Absatz 2 GO NRW): 
 
2.2.1 Der Verweis auf die Nummer 5 der Vorschrift 
 
Nach der Vorschrift gilt im Zusammenhang mit den Angabepflichten über die persönlichen Verhältnisse der 
Ratsmitglieder ergänzend die Regelung des § 43 Absatz 2 Nummer 5 GO NRW für die Mitglieder des Rates der 
Gemeinde entsprechend, sofern für diese Personen im Lagebericht besondere Angaben im Zusammenhang mit 
dem gemeindlichen Jahresabschluss gemacht werden müssen. Der Verweis auf diese Regelung bewirkt, dass 
das Vorliegen eines Verstoßes gegen die Vorschrift über die Angabepflichten durch ein Ratsmitglied je nach 
seiner Tätigkeit durch den Rat, die Bezirksvertretung oder einen Ausschuss zu prüfen und festzustellen ist.  
 
 
2.2.2 Der Verweis auf die Nummer 6 der Vorschrift 
 
Nach der Vorschrift gilt im Zusammenhang mit den Angabepflichten über die persönlichen Verhältnisse der 
Ratsmitglieder ergänzend die Regelung des § 43 Absatz 2 Nummer 6 GO NRW für die Mitglieder des Rates der 
Gemeinde entsprechend, sofern zu diesen Personen im Lagebericht besondere Angaben im Zusammenhang mit 
dem gemeindlichen Jahresabschluss gemacht werden müssen. Der Verweis auf diese Regelung bewirkt, dass 
die Mitglieder der Bezirksvertretungen sowie sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner als Mitglieder von 
Ausschüssen mögliche Ansprüche anderer gegen die Gemeinde nur dann nicht geltend machen können, wenn 
diese im Zusammenhang mit ihren Aufgaben stehen. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist jeweils von der 
Bezirksvertretung bzw. vom Ausschuss zu prüfen und zu entscheiden. 
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3. Zu Absatz 3 (Aufstellung des Jahresabschlusses): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Aufstellungsverfahren) 
 
3.1.1 Die Aufstellung des Entwurfs durch den Kämmerer 
 
3.1.1.1 Die Zuständigkeiten 
 
Nach der Vorschrift ist der Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses mit seinen Anlagen vom Kämmerer der 
Gemeinde aufzustellen, der die Finanzverantwortung in der Gemeinde innehat. Er hat dabei die Generalnorm zu 
beachten, nach der der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde vermitteln muss. Dieses Gebot kann unter Beachtung des Vollständigkeitsgebots nur dann erfüllt wer-
den, wenn der Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses alle gesetzlich vorgesehenen Bestandteile und 
Anlagen umfasst. Nach der Fertigstellung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses hat der Kämmerer 
den Entwurf zu unterzeichnen und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorzulegen. 
 
Der Kämmerer hat bei der Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses der Gemeinde die Zeitvorgabe zu 
beachten, dass der Bürgermeister den von ihm bestätigten Entwurf innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des 
Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuzuleiten hat. Das gesamte Aufstellungsverfahren des gemeindlichen 
Jahresabschlusses erfordert daher eine klare Aufgabenverteilung und Terminplanung. Es ist deshalb von der 
Gemeinde örtlich festzulegen, wer welche Abschlussarbeiten bis zu welchem Termin zu erbringen hat. Dabei ist 
ein Zusammenhang mit den für den Jahresabschluss notwendigen Abstimmungsarbeiten und den zu klärenden 
Sachverhalten herzustellen. Auch sind die Erfordernisse zur Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
bei der Aufgaben- und Zeitplanung der Gemeinde bereits auch beim Jahresabschluss zu berücksichtigen.  
 
Zur Durchführung der örtlichen Prüfung bedarf es dabei grundsätzlich eines vollständigen vom Bürgermeister 
bestätigten Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses. Dieses Erfordernis muss jedoch auch unter dem 
Gesichtspunkt einer sich an die Aufstellung anschließenden „begleitenden Prüfung“ bewertet und umgesetzt 
werden, denn das Ziel und der Zweck der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht mehr eine formal 
strenge „nachträgliche“ Prüfung. Der Kämmerer hat dieses Erfordernis bereits bei der Aufstellung des gemeindli-
chen Jahresabschlusses zu beachten. Es bedarf daher einer eigenverantwortlichen Abstimmung innerhalb der 
gemeindlichen Verwaltung über eine den örtlichen Verhältnissen angepasste Aufstellung der Jahresabschlussun-
terlagen. Dazu gehört ein Zusammenwirken bei der Prüfung mit zeitlich angepassten prüffähigen Vorlagen.  
 
Unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorgabe, dass der Rat der Gemeinde einen geprüften Jahresab-
schluss bis zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres festzustellen hat, sollte daher ein jährli-
cher Zeitplan nicht nur die Aufstellung- und Beteiligungserfordernisse festlegen, sondern auch ausweisen, wer, 
wem welche gemeindlichen Jahresabschlussunterlagen zu übergeben und zu übernehmen hat. Für die beglei-
tende Prüfung kann dabei festgelegt werden, wann welche Teile des Entwurfs des Jahresabschlusses zur Prü-
fung zur Verfügung stehen und bis wann das gesamte Prüfungsverfahren durch einen Bestätigungsvermerk ab-
geschlossen sein muss. Dabei muss auch geklärt werden, wie mit Berichtigungsvorschlägen zum Entwurf des 
Jahresabschlusses aus der örtlichen Prüfung umgegangen werden soll. Dem Rechnungsausschuss sollte nach 
der Beteiligung der örtlichen Rechnungsprüfung ein vollständiger und geprüfter Entwurf des Jahresabschlusses 
zur weiteren Beratung zur Verfügung stehen, der auch vom Bürgermeister bestätigt worden ist.  
 
 
3.1.1.2 Die inhaltlichen Anforderungen  
 
Der Kämmerer der Gemeinde hat bei der Aufstellung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses die 
Generalnorm in Absatz 1 Satz 2 der Vorschrift zu beachten, nach der der Jahresabschluss der Gemeinde unter 
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Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln muss. Er muss zudem 
auch den Lagebericht erstellen, der dem gemeindlichen Jahresabschluss beizufügen und so zu fassen ist, dass 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
der Gemeinde vermittelt wird (vgl. § 48 Satz 1 GemHVO NRW). 
 
Bei der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses sind jedoch nicht nur die Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung, sondern auch das Anschaffungskostenprinzip und der Grundsatz der Wesentlichkeit sowie 
weitere Schutzklauseln bzw. Prinzipien und haushaltswirtschaftliche Regelungen zu beachten. Dazu gehört z. B. 
insbesondere das Vollständigkeitsgebot, nachdem der Entwurf des Jahresabschlusses alle vorgesehenen Be-
standteile und Anlagen umfassen muss. Der Entwurf und der Lagebericht bilden dann die dem Rat der Gemeinde 
zuzuleitenden Jahresabschlussunterlagen. 
 
 
3.1.1.3 Die Entscheidungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
 
Im Zusammenhang mit der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses bedarf es vielfach noch der Ent-
scheidung über notwendige über- und außerplanmäßige Aufwendungen - auch erhebliche – die aber erst im 
Rahmen des Jahresabschlusses hinsichtlich ihres Umfanges konkret erkennbar werden und dem abgelaufenen 
Haushaltsjahr noch wirtschaftlich zugeordnet werden müssen. Die Entscheidung darüber findet üblicherweise in 
einem gesonderten Verfahren statt (vgl. § 83 GO NRW). Die in dieser Vorschrift enthaltenen Bestimmungen sind 
aber auf zusätzliche Aufwendungen ausgerichtet, für die ein Bedarf innerhalb des Haushaltsjahres entsteht.  
 
Es ist daher sachgerecht, über den Bedarf an über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, der erst im Rahmen 
der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses entsteht, auch in diesem Rahmen zu entscheiden. Diese 
Entscheidung kann der Kämmerer im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Aufstellung des gemeindlichen Jah-
resabschlusses treffen. Zu beachten ist, dass bei über- und außerplanmäßigen Auszahlungen diese Möglichkeit 
nicht besteht, denn nach dem beim gemeindlichen Zahlungsverkehr zu beachtenden Kassenwirksamkeitsprinzip 
sind zu leistende Auszahlungen immer in dem Haushaltsjahr zu erfassen, in dem die Zahlung erfolgt. 
 
 
3.1.2 Die Bestätigung des Entwurfs durch den Bürgermeister 
 
3.1.2.1 Die Inhalte der Bestätigung 
 
Nach der Vorschrift hat der Bürgermeister den ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf des gemeindlichen Jah-
resabschlusses zu bestätigen. Für diese Bestätigung ist keine bestimmte Form vorgeschrieben. Sie stellt eine 
funktionale und keine persönliche Rechtshandlung des Bürgermeisters der Gemeinde dar und kommt durch die 
Unterzeichnung des dem Bürgermeister den ihm vorgelegten Entwurfs zum Ausdruck. Der Bürgermeister erfüllt 
mit seiner Bestätigung eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Er bestätigt, dass der Entwurf aus seiner Verant-
wortung heraus richtig und vollständig ist, sofern er dazu keine besonderen Einschränkungen macht oder Hinwei-
se gibt. Dabei ist klarzustellen, ob die Bestätigung auch den Lagebericht umfasst, der dem gemeindlichen Jah-
resabschluss beizufügen ist. 
 
Der Bürgermeister ist jedoch nicht verpflichtet, den vom Kämmerer aufgestellten Entwurf des gemeindlichen Jah-
resabschlusses unverändert dem Rat der Gemeinde zuzuleiten. Wenn aus seiner Sicht ein Bedarf für Änderun-
gen besteht, kann er eigenverantwortlich diese Änderungen vornehmen. Er kann zum Entwurf auch Einschrän-
kungen machen oder weitere Hinweise geben. Eine Abstimmung des Bürgermeisters mit dem Kämmerer ist in 
diesen Fällen sinnvoll und sachgerecht, aber nicht verpflichtend. Der Bürgermeister hat bei der Erteilung seiner 
Bestätigung darauf zu achten, dass er den von ihm bestätigten Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses 
innerhalb von drei Monaten nach dem Abschlussstichtag dem Rat zur Prüfung und Feststellung zuzuleiten hat. 
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Die Unterzeichnung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Bürgermeister stellt zudem 
eine Vollständigkeitserklärung dahingehend dar, dass der Entwurf alle Bestandteile und Anlagen enthält, die dafür 
haushaltsrechtlich vorgeschrieben bzw. notwendig sind. Es bedarf daher keiner gesonderten Erklärung zur Voll-
ständigkeit dieser Unterlagen, z. B. gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss oder anderen Prüfern, die den 
gemeindlichen Jahresabschluss zu prüfen haben (vgl. § 101 GO NRW). Mit der Unterschrift des Bürgermeisters 
und dem Datum wird zudem nachgewiesen, inwieweit der Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses so 
fristgerecht aufgestellt und dem Rat zugeleitet worden ist, dass dieser spätestens bis zum Ende des dem Haus-
haltsjahr folgenden Jahres den Jahresabschluss feststellen kann.  
 
Im Rahmen der Bestätigung des gemeindlichen Jahresabschlusses kann der Bürgermeister auch noch den erfor-
derlich gewordenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zustimmen, soweit dazu seine Zustimmung 
erforderlich ist (vgl. § 83 GO NRW). Die Zustimmung in diesem Verfahren ist als vertretbar anzusehen, denn die 
in der genannten Vorschrift enthaltenen Verfahrensregelungen und Zuständigkeiten sind auf die Erfordernisse 
und die Ausführung des Haushaltsplans innerhalb des Haushaltsjahres ausgelegt. Soweit Aufwendungen - auch 
erhebliche - aber erst im Rahmen des Jahresabschlusses dem abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuge-
ordnet werden können, bedarf es dann nicht zusätzlich des in § 83 GO NRW bestimmten Verfahrens. Diese 
Sachlage betrifft jedoch nicht über- und außerplanmäßige Auszahlungen, denn diese sind nach dem Kassenwirk-
samkeitsprinzip immer dem jeweils aktuellen Haushaltsjahr zuzuordnen, in dem die Zahlung erfolgt.  
 
 
3.1.2.2 Die Informationspflichten des Bürgermeisters 
 
Der Bürgermeister hat nach der Vorschrift das Recht, von dem ihm vorgelegten Entwurf des gemeindlichen Jah-
resabschlusses abzuweichen, bevor er diesen dem Rat der Gemeinde zuleitet. Der Bürgermeister hat er vor der 
Zuleitung des Entwurfs an den Rat der Gemeinde den Kämmerer über seine abweichende Auffassung zu infor-
mieren und ihm die sich daraus ergebenden oder bereits von ihm vorgenommenen Änderungen des Entwurfs 
offen zu legen. Dem Kämmerer steht in diesem Falle das Recht zu, eine Stellungnahme zu dem durch den Bür-
germeister geänderten Entwurf des Jahresabschlusses abzugeben, soweit er die vorgenommenen Änderungen 
an seinem Entwurf nicht mittragen kann.  
 
Die Befugnis des Bürgermeisters, Änderungen an dem ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf des gemeindli-
chen Jahresabschlusses vornehmen zu dürfen, geht jedoch nicht so weit, dass er wegen des möglicherweise 
weitreichenden Umfangs seiner von ihm für notwendig angesehenen Änderungen eigenständig einen neuen 
Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses aufstellen darf. Das Recht zur Aufstellung des Entwurfs des Jah-
resabschlusses der Gemeinde steht gesetzlich nur dem Kämmerer und nicht dem Bürgermeister zu. Bei offenen 
Differenzen zwischen dem Kämmerer und dem Bürgermeister über die Entwurfsfassung sind diese ggf. im Rah-
men der Beratungen des Rates über den gemeindlichen Jahresabschluss unter Einbeziehung der vom Kämmerer 
abgegebenen Stellungnahme auszuräumen bzw. ist darüber zu entscheiden. 
 
 
3.1.3 Die Wirkungen der Unterzeichnungen 
 
Mit ihren Unterschriften auf dem aufgestellten und bestätigten Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses 
erfüllen der Kämmerer und der Bürgermeister eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Sie dokumentieren dadurch 
auch ihre Verantwortung für die gemeindliche Haushaltswirtschaft als Nachweis im Sinne der Vorschrift. Beide 
Verantwortlichen bringen damit zudem zum Ausdruck, dass der von ihnen aufgestellte Entwurf des gemeindlichen 
Jahresabschlusses aus ihrer Verantwortung heraus richtig und vollständig ist. Sie erklären damit auch, dass das 
Ergebnis des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr nach festgelegten haus-
haltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Regeln aufgezeigt wird und unter Beachtung der Grundsätze ord-
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nungsmäßiger Buchführung der Jahresabschluss sowie der Lagebericht ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.  
 
Das Gebot der Vollständigkeit bedingt im Rahmen der Unterzeichnung des gemeindlichen Jahresabschlusses 
nicht, dass die Bestandteile und Anlagen des gemeindlichen Jahresabschlusses einzeln durch den Kämmerer 
und den Bürgermeister zu unterzeichnen sind. Es bietet sich deshalb an, den gemeindlichen Jahresabschluss 
buchtechnisch zusammenzufassen. Dadurch wird es für Dritte erkennbar und nachvollziehbar, dass sich die Un-
terzeichnung des Kämmerers und des Bürgermeisters auf die Gesamtheit des Jahresabschlusses und nicht auf 
bestimmte Teile davon bezieht, z. B. Ratsmitglieder und Abschlussprüfer.  
 
 
3.1.4 Die Stellungnahme des Kämmerers 
 
Der Kämmerer kann ggf. eine Stellungnahme abgeben, soweit der Bürgermeister von dem ihm vorgelegten Ent-
wurf des gemeindlichen Jahresabschlusses abweicht und der Kämmerer die vorgenommenen Änderungen nicht 
mittragen kann. Sofern der Kämmerer eine Stellungnahme zu den Änderungen des Bürgermeisters abgegeben 
hat, muss der Bürgermeister diese Stellungnahme mit dem von ihm bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 
dem Rat zuleiten. Der Kämmerer hat dann das Recht, seine Auffassung zum gemeindlichen Jahresabschluss in 
den Beratungen des Rates persönlich zu vertreten (vgl. § 96 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). Dieses „Rederecht“ 
kann nicht vom Bürgermeister übernommen oder von ihm in Vertretung des Kämmerers wahrgenommen werden. 
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat): 
 
3.2.1 Die Zwecke und Inhalte der Zuleitung 
 
Die in der Vorschrift geregelte Zuleitung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses an den Rat der 
Gemeinde dient einerseits der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses, denn der Rat hat die Pflicht, 
nach Abschluss des Haushaltsjahres, die Ausführung des Haushaltsplans, soweit sie sich im Jahresabschluss 
niederschlägt, zu überprüfen und über das Ergebnis sowie über die Verwendung des Jahresüberschusses bzw. 
die Behandlung des Jahresfehlbetrages einen Beschluss zu fassen (vgl. § 96 Absatz 1 Satz 1 und 2 GO NRW). 
Andererseits kommt der Bürgermeister durch die Zuleitung des Jahresabschlusses auch seiner Pflicht nach, den 
Rat über alle wichtigen Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung zu unterrichten, sodass der Rat auch seiner 
Kontrollaufgabe nachkommen kann (vgl. § 55 Absatz 1 GO NRW). 
 
Durch den gemeindlichen Jahresabschluss legt der Bürgermeister deshalb Rechenschaft über die Ausführung 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr gegenüber dem Rat der Gemeinde ab und legt durch 
den Jahresabschluss dar, wie er seinen Auftrag ausgeführt hat, zu welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im 
Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat, welche Auswirkungen sich daraus auf das Vermögen und die Schulden 
der Gemeinde ergeben, wie sich die wirtschaftliche Lage der Gemeinde darstellt und welche Chancen und Risi-
ken sich insgesamt für die künftige Entwicklung der Gemeinde ergeben.  
 
Mit der Zuleitung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses an den Rat der Gemeinde werden dieser 
Vertretungskörperschaft erste Informationen für seine gesetzlich vorgesehene Beschlussfassung über den ge-
meindlichen Jahresabschluss gegeben. Daraus folgt jedoch nicht, dass der Rat unmittelbar nach der Zuleitung 
bzw. aufgrund der Vorlage den Entwurf des Jahresabschlusses unmittelbar festzustellen hat. Vielmehr dient die 
Zuleitung des Jahresabschlusses an den Rat dem Zweck die gesetzlich vorgesehene Prüfung des Jahresab-
schlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Rates durchführen zu lassen, denn der Rat darf nur über 
eine geprüfte Fassung einen Beschluss fassen (vgl. § 96 i.V.m. § 101 GO NRW).  
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Durch die Zuleitung verlässt der Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses den Machtbereich der gemeindli-
chen Verwaltung, weil die Aufstellungsarbeiten abgeschlossen sind. Dem steht nicht entgegen, dass der Bürger-
meister einerseits als Verantwortlicher für die gemeindliche Verwaltung (vgl. § 62 Absatz 1 GO NRW) und ande-
rerseits als Ratsmitglied kraft Gesetzes handelt (vgl. § 40 Absatz 2 GO NRW). Die Zuleitung der gemeindlichen 
Jahresabschlussunterlagen an den Rat dient auch dazu, den Ratsmitgliedern nicht nur die nötigen Informationen 
über die gemeindliche Haushaltswirtschaft zu geben, um die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses 
beschließen zu können.  
 
Die Ratsmitglieder haben aufgrund des durch den Bürgermeister bestätigten Jahresabschlusses auch über die 
gesetzlich vorgesehene Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr zu entscheiden (vgl. § 96 Absatz 1 
Satz 4 GO NRW). Der Bürgermeister, der die Zuleitung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses an 
den Rat der Gemeinde durchführt, kann daher im Rahmen seiner Vorlage an den Rat bereits darlegen, dass und 
wie von ihm die gemeindliche Haushaltswirtschaft entsprechend dem Auftrag des Rates ordnungsgemäß ausge-
führt wurde und dass aus seiner Sicht keine Erkenntnisse vorliegen, die gegen seine Entlastung sprechen. 
 
Im Rahmen der örtlichen Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses können sich ggf. noch wichtige oder 
erhebliche Änderungen ergeben, die der Rat dann grundsätzlich in seine Feststellungen einzubeziehen, zu be-
werten und zu entscheiden hat. Dabei ist es vertretbar, begleitend zur Prüfung und in Absprache mit den Unter-
zeichnern des Entwurfs diesen soweit zu ändern, dass aufgetretene Fehler beseitigt werden. Soweit bereits im 
Rahmen der Prüfung sachgerechte Änderungen des Entwurfs im Zusammenwirken der örtlichen Rechnungsprü-
fung und der gemeindlichen Verwaltung erfolgt sind, ist der Rat darüber zu informieren, in welchem Umfang der 
Entwurf aktualisiert bzw. welche Teile neu gefasst wurden.  
 
In solchen Fällen ist der Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses nicht insgesamt neu aufzustellen (kein 
neuer zweiter Entwurf). Der Bürgermeister muss vielmehr in solchen Fällen nur gesondert bestätigen, dass die 
dem Rat nunmehr vorliegende Fassung zur Feststellung des Jahresabschlusses aktualisiert wurde und nunmehr 
zutreffend das Ergebnis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr abbildet. 
 
 
3.2.2 Der Vollzug der Zuleitung 
 
3.2.2.1 Die Übergabe an den Rat 
 
Nach der Vorschrift hat der Bürgermeister den von ihm bestätigten Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlus-
ses mit seinen Anlagen dem Rat der Gemeinde zur Feststellung zuzuleiten. Der Adressat der Vorlage ist damit 
der Rat als Kollegialorgan, das seine Beschlüsse in Sitzungen fasst (Sitzungsprinzip) und nicht das einzelne 
Ratsmitglied. Die Zuleitung des bestätigten Entwurfs des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen an den Rat der 
Gemeinde wird in der gemeindlichen Praxis i.d.R. dadurch vollzogen, dass ein entsprechender Tagesordnungs-
punkt auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Rates gesetzt wird.  
 
Diese Tätigkeit erfolgt durch den Bürgermeister, denn er hat die Ratssitzungen einzuberufen (vgl. § 47 Absatz 1 
Satz 1 GO NRW) und die Tagesordnung in eigener Verantwortung festzulegen (vgl. § 48 Absatz 1 GO NRW). Im 
Rahmen der beschlussfähigen Zusammenkunft des Rates (Sitzung), bei der ein entsprechender Tagesordnungs-
punkt zur Beratung ansteht, kann die Zuleitung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses an den Rat 
der Gemeinde als erledigt betrachtet werden.  
 
Für die weiteren Beratungen des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses im Rat der Gemeinde sowie für 
die Verweisung des Entwurfs zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss ist es wichtig, dass jedes Rats-
mitglied über ausreichende Beratungsunterlagen verfügen kann. Ihm stehen hinsichtlich der Beschlussfassung 
des Rates eigene Mitwirkungsrechte zu, die erfordern, sachgerechte Unterlagen über die abgeschlossene ge-
meindliche Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres verfügbar sind.  
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Es muss daher gewährleistet werden, dass der Rat der Gemeinde nach der Prüfung des gemeindlichen Jahres-
abschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss sachgerecht die Feststellung darüber treffen kann. Dazu 
gehört, dass der Bürgermeister auch die Stellungnahme des Kämmerers mit vorzulegen hat, wenn der Kämmerer 
von dem ihm gesetzlich eingeräumten Recht Gebrauch gemacht hat, eine Stellungnahme zu dem vom Bürger-
meister geänderten Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses abzugeben.  
 
 
3.2.2.2 Die Übergabe an den Ausschuss und Information an den Rat 
 
Der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses mit seinen Anlagen ist dem Rat 
der Gemeinde zur Feststellung zuzuleiten. Der Adressat der Vorlage ist damit grundsätzlich der Rat als Kollegial-
organ. Aus dem Zusammenspiel dieser Regelung mit der haushaltsrechtlichen Regelung, das der Rat den vom 
Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss festzustellen hat (vgl. § 96 Absatz 1 Satz 1 GO NRW), 
kann abgeleitet werden, dass die Zuleitung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses an den Rat auch 
dann als vollzogen anzusehen ist, wenn der Entwurf unmittelbar dem Rechnungsprüfungsausschuss übergeben 
und gleichzeitig der Rat in einer Vorlage darüber unterrichtet wird. Eine solche Vorgehensweise ist als sachge-
recht im Sinne der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat anzusehen, denn dem Rat werden keine 
Rechte vorenthalten, noch wird er bei einem solchen Verfahren ausgeschlossen.  
 
Der Rat kann im Wege der Unterrichtung das Jahresergebnis sowie Eckwerte der wirtschaftlichen Lage der Ge-
meinde zur Kenntnis nehmen, wie es auch bei einer Zuleitung an den Rat bzw. über den Rat an den Rechnungs-
prüfungsausschuss möglich ist. Solche Eckwerte können z. B. Daten aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrech-
nung und der Bilanz sein, wobei die Ratsvorlage auch wichtige mit den Bestandteilen des gemeindlichen Jahres-
abschlusses in Verbindung stehende wesentliche Feststellungen enthalten sollte, z. B. Informationen aus dem 
Anhang sowie Einschätzungen aus dem Lagebericht (vgl. §§ 37 ff. GemHVO NRW).  
 
Die unmittelbare Übergabe des zu prüfenden Jahresabschlusses an den Rechnungsprüfungsausschuss ist auch 
deshalb vertretbar, weil die Beteiligung anderer Ausschüsse des Rates, z.B. des Finanzausschusses, nicht die 
vorherige Beteiligung des Rates erfordert. Die Verkürzung des Verfahrensweges führt daher materiell zu keinen 
Einschnitten der Rechte noch der Zwecke, auf die die haushaltsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet sind. In der 
örtlichen Abwägung, ob eine direkte Übergabe des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses an den 
Rechnungsprüfungsausschuss erfolgen soll, müssen die genannten Gegebenheiten, aber auch die Einhaltung 
der gesetzlich bestimmten Frist für die Feststellung des Jahresabschlusses (spätestens 31. Dezember des dem 
Haushaltsjahr folgenden Jahres) einbezogen werden.  
 
Eine unmittelbare Übergabe des Entwurfs an die örtliche Rechnungsprüfung ist jedoch nicht zulässig. Diese 
Sachlage gilt auch dann, wenn der Rechnungsprüfungsausschuss gleichzeitig unterrichtet wird. Es bedarf immer 
eines Prüfungsauftrages, die sich jedoch die gemeindliche Verwaltung nicht selbst erteilt kann, weil auch das 
haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde ein Gegenstand der Abschlussprüfung ist. Die Zuleitung des 
Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses an den Rat ist als vollzogen anzusehen, wenn der Entwurf unmit-
telbar dem Rechnungsprüfungsausschuss übergeben und gleichzeitig der Rat unterrichtet wird.  
 
 
3.2.3 Der Zeitraum der Aufstellung und die Bestätigung des Jahresabschlusses 
 
Nach der Vorschrift hat der Bürgermeister den von ihm bestätigten Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlus-
ses innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat der Gemeinde zur Feststel-
lung zuzuleiten. Grundsätzlich gilt daher der 31. März des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres als letzter Tag für 
die Aufstellung dieses Jahresabschlusses. Die gesetzliche Frist erfordert daher, dass der Kämmerer als der ge-
setzlich dafür Verantwortliche den Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses rechtzeitig aufstellt. Das ge-
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samte Aufstellungsverfahren des Jahresabschlusses erfordert deshalb einer klaren Aufgabenverteilung und Ter-
minplanung. Es ist daher von der Gemeinde örtlich festzulegen ist, wer welche Abschlussarbeiten bis zu welchem 
Termin zu erbringen hat, um die für den Jahresabschluss notwendigen Abstimmungsarbeiten und zu klärenden 
Sachverhalte fristgerecht erledigt zu können.  
 
Die dreimonatige Frist für die Zuleitung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses an den Rat der Ge-
meinde dient u.a. dazu, den Jahresabschluss technisch vorzubereiten und im Rahmen der Aufstellung die erfor-
derlichen Entscheidungen aus Sicht und in Verantwortung der gemeindlichen Verwaltung zu treffen. Außerdem 
hat der Rat einen Anspruch darauf, möglichst zeitnah an das Ende des Haushaltsjahres über das Ergebnis und 
den Vollzug der Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr informiert zu werden. Durch eine fristgerech-
te Zuleitung kommt der Bürgermeister seiner Pflicht nach, den Rat über alle wichtigen Angelegenheiten der Ge-
meindeverwaltung zu unterrichten (vgl. § 55 Absatz 1 GO NRW).  
 
Die gesetzliche Fristvorgabe soll daher den Bedürfnissen des Rates Rechnung tragen, damit der Rat seiner Kon-
trollfunktion nachkommen kann. Sie soll aber ebenfalls der Verwaltung der Gemeinde Rechnung tragen, die wirt-
schaftlichen Entscheidungen zeitnah zu treffen. Dafür müssen die Ist-Ergebnisse aus dem haushaltswirtschaftli-
chen Handeln des vergangenen Haushaltsjahres sowie die daraus resultierenden Wertansätze der gemeindlichen 
Bilanz schnellstmöglich ermittelt werden. Die Fristvorgabe trägt damit zur Bedeutung und dem Wert des gemeind-
lichen Jahresabschlusses sowie zur Tragfähigkeit der Entscheidung über die Entlastung des Bürgermeisters bei. 
 
Die Einhaltung der Aufstellungsfrist für den gemeindlichen Jahresabschluss gehört dabei zur ordnungsmäßigen 
Buchführung der Gemeinde. Bei einer erheblichen Überschreitung der Frist kann daher die gemeindliche Buch-
führung als nicht mehr als ordnungsmäßig im Sinne der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung angesehen 
werden. Diese Beurteilung beruht auch darauf, dass der gemeindliche Jahresabschluss ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter 
Beachtung der GoB zu vermitteln hat. Dabei kommt es nicht darauf an, ob bei einer tatsächlich eingetretenen 
erheblichen Fristüberschreitung durch die Gemeinde von der Aufsichtsbehörde darauf gerichtete Maßnahmen 
auch ergriffen werden. 
 
 
3.2.4 Der Zeitraum der Aufstellung und das Wertaufhellungsprinzip 
 
3.2.4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Das Wertaufhellungsprinzip kann durch die Gemeinde nur im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und dem 
letzten Tag der fristgerechten Aufstellung des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr angewendet 
werden. Das Ende dieses Zeitraumes wird dabei durch die gesetzliche Regelung bestimmt, dass der Bürgermeis-
ter innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat der Gemeinde den von ihm bestätigten 
(aufgestellten) Jahresabschluss zur Feststellung zuzuleiten hat (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW).  
 
In diesem Zeitraum ist es möglich, dass noch nach dem Abschlussstichtag gewonnene Kenntnisse über haus-
haltswirtschaftliche Gegebenheiten der Gemeinde in den Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses einflie-
ßen zu lassen. Ohne eine Verknüpfung des Wertaufhellungsprinzips mit der haushaltsrechtlich bestimmten Auf-
stellungsfrist für den gemeindlichen Jahresabschluss läge es in zeitlicher Hinsicht im Belieben der Gemeinde, die 
Sachverhalte als wertaufhellende Informationen im gemeindlichen Jahresabschluss zu berücksichtigen.  
 
Die Anwendung des Wertaufhellungsprinzips nach dem Abschlussstichtag kommt in diesen Zusammenhang ein 
Ausnahmecharakter zu, auch wenn die Pflicht für die Gemeinde besteht, vorhersehbare Risiken und Verluste, die 
bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, auch dann zu berücksichtigen sind, wenn diese erst zwischen dem 
Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses der Gemeinde bekannt geworden sind. 
Als letzter Tag der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses im Sinne der Vorschrift ist daher der Tag 
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anzusehen, an dem die Buchführung für das abgelaufene Haushaltsjahr abgeschlossen und die Entscheidungen 
über die Inhalte und die Gestaltung des gemeindlichen Jahresabschlusses getroffen worden sind.  
 
Unter Einbeziehung der gesetzlichen Verpflichtungen des Kämmerers und des Bürgermeisters zur Aufstellung 
bzw. Bestätigung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses ist dieses regelmäßig der Tag, an dem der 
Bürgermeister durch seine Unterschrift den vom Kämmerer bestätigten Entwurf des gemeindlichen Jahresab-
schlusses dem Rat der Gemeinde zuleitet ggf. dem Rechnungsprüfungsausschuss übergibt. Nach der gesetzli-
chen Regelung soll die Zuleitung des gemeindlichen Jahresabschlusses an den Rat innerhalb von drei Monaten 
nach Ablauf des Haushaltsjahres erfolgen (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW). Dadurch ist grundsätzlich der 31. März 
des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres als letzter Tag der Zuleitung anzusehen.  
 
Dieser Tag stellt gleichzeitig den letzten Tag für die Anwendung des Wertaufhellungsprinzips durch die Gemeinde 
dar. In diesem Fall stehen sich zudem nicht die zeitliche Frist und das Wertaufhellungsprinzip als zwei gleichran-
gige haushaltsrechtliche Vorschriften gegenüber, die deshalb hinsichtlich ihrer Bedeutung und Wesentlichkeit 
gegeneinander abzuwägen wären. Für die gesetzliche Vorschrift über die Aufstellungsfrist besteht von Anfang an 
ein Vorrang gegenüber einem haushaltswirtschaftlichen Prinzip, dass verordnungsrechtlich bestimmt und in einen 
Zusammenhang mit der gesetzlichen Regelung gestellt wurde.  
 
Ein solcher Vorrang kann dabei auch nicht im Wege der Auslegung auf das haushaltswirtschaftliche Prinzip über-
tragen werden. Es würde ggf. lediglich ein Korrekturbedürfnis, aber keine bilanzielle Rechtswidrigkeit des Jahres-
abschlusses entstehen, das keinen Anlass für eine Änderung des Bestätigungsvermerks begründen kann. Die 
Vorgabe einer zeitlichen Begrenzung für die Wertaufhellung ist daher als sachgerecht anzusehen, denn die im 
gemeindlichen Jahresabschluss enthaltenen Informationen verlieren mit zunehmenden Zeitablauf ihre Bedeutung 
für die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sowie für die Steuerung der Gemeinde. 
 
 
3.2.4.2 Keine eigenständige Ausgestaltung 
 
Die Anwendung des haushaltswirtschaftlich bestimmten Wertaufhellungsprinzips kann die Gemeinde grundsätz-
lich nicht vom zeitlichen und organisatorischen Ablauf der eigenen Aufstellungsarbeiten des gemeindlichen Jah-
resabschlusses bzw. von seiner Fertigstellung abhängig machen. Es ist daher von der Gemeinde nicht zu ent-
scheiden, in welchem Zeitraum nach dem Abschlussstichtag ertrags-, aufwands- oder vermögenswirksame 
Sachverhalte in die vorzunehmende Periodenabgrenzung noch einbezogen werden dürfen.  
 
Der Grundsatz der Haushaltswahrheit verlangt, dass die Anwendung des Prinzips der Wertaufhellung durch die 
Gemeinden willkürfrei erfolgen muss. Er unterliegt daher nicht der eigenständigen Ausgestaltung durch die Ge-
meinde, z.B. in dem die Zeitdauer der Abschlussprüfung hinzugerechnet wird. Durch die ausdrückliche Verwen-
dung des Begriffs „Aufstellung“ in der Vorschrift über den gemeindlichen Jahresabschluss (vgl. § 95 Absatz 3 GO 
NRW) und in der Vorschrift über die allgemeinen Bewertungsanforderungen wird ausdrücklich eine unmittelbare 
Verbindung zwischen diesen haushaltsrechtlichen Tatbeständen geschaffen.  
 
Für die Gemeinde wird dadurch z. B. klargestellt, dass der Zeitraum für die Anwendung des Wertaufhellungsprin-
zips nicht eigenständig ausgestaltet und erweitert werden kann, z. B. bis zur tatsächlichen Prüffähigkeit der ge-
meindlichen Jahresabschlussunterlagen oder bis zum Abschluss der Prüfung oder bis zum Zeitpunkt der Feststel-
lung des Jahresabschlusses durch den Rat der Gemeinde (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW). Die oftmals aus örtli-
chen Gründen gewünschte Ausdehnung des Zeitraumes der Wertaufhellung findet in den haushaltsrechtlichen 
Vorschriften jedoch keine Grundlage (vgl. §§ 96 und 101 GO NRW).  
 
Ein möglicher Änderungsbedarf des gemeindlichen Jahresabschlusses nach dem gesetzlich bestimmten Aufstel-
lungszeitraum kann daher nicht unter dem Begriff der Wertaufhellung subsumiert werden. Er kann ggf. noch zu 
einer Berichtigung des gemeindlichen Jahresabschlusses führen, sofern im Rahmen der Prüfung oder der Bera-
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tungen des Rates ein Bedarf dafür anerkannt wird. Vor der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat 
kann es daher noch zu Fehlerberichtigungen kommen, über von der Gemeinde zu entscheiden ist. Eine Fehlerbe-
richtigung nach der Feststellung des Jahresabschlusses ist nur dann möglich, wenn eine Änderung zum Gegen-
stand des Feststellungsbeschlusses des Rates gemacht wurde, z. B. durch eine Änderungsliste. 
 
Eine eigenständige Verkürzung des Wertaufhellungszeitraums durch die Gemeinde, z. B. auf den ersten oder die 
ersten beiden Monate nach dem abgelaufenen Haushaltsjahr, steht grundsätzlich nicht im Einklang mit der haus-
haltsrechtlichen Vorschrift. Sie kann aber dadurch entstehen, dass dem Rat bereits in diesem Zeitraum der Ent-
wurf des Jahresabschlusses zugeleitet wird. Das gemeindliche Haushaltsrecht lässt nur die Zeit zwischen dem 
Abschlussstichtag des Haushaltsjahres und dem Tag der Bestätigung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresab-
schlusses als Zeitraum zu, in dem das Wertaufhellungsprinzip zur Anwendung kommen darf.  
 
Der in der Vorschrift des § 95 Absatz 3 GO NRW festgelegte Drei-Monats-Zeitraum wird daher nur dann verkürzt, 
wenn der gemeindliche Jahresabschluss vor dem Ende dieses Zeitraumes aufgestellt und dem Rat tatsächlich 
zur Feststellung zugeleitet worden ist. Die Beachtung einer haushaltsrechtlichen Frist dient u.a. dazu, die Ge-
meinde davon abzuhalten, auf mögliche Erkenntnisse in einer unbestimmten weiteren Zeit zu hoffen, um das 
Ergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres ggf. noch nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen mit Wirkungen 
auf andere Haushaltsjahre gestalten zu können.  
 
Alle haushaltsrechtlichen Vorschriften stehen in einem Gesamtzusammenhang, sodass die Möglichkeiten der 
einen Vorschrift zum Teil durch Beschränkungen aus einer anderen Vorschrift begrenzt werden können. Aus 
diesem Grunde finden Ansichten, dass der Wertaufhellungszeitraum über die Drei-Monats-Frist hinausgeht, in 
den gesetzlichen Vorschriften keine Grundlage. Die Gemeinde sollte in diesem Zusammenhang grundsätzlich 
dafür Sorge tragen, dass so frühzeitig wie möglich der gemeindliche Jahresabschluss mit den darin enthaltenen 
Informationen verfügbar ist, denn die Informationen verlieren mit zunehmenden Zeitablauf ihre Bedeutung für die 
Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sowie für die Steuerung der Gemeinde. 
 
 
3.2.5 Der Zeitraum der Aufstellung und die Haushaltssicherung 
 
Eine erhebliche Bedeutung erhält die Fristvorgabe in dieser Vorschrift insbesondere bei Gemeinden, die ein 
Haushaltssicherungskonzept umzusetzen haben. Bei diesen Gemeinden darf die Anwendung des Wertaufhel-
lungsprinzips nicht dazu genutzt werden, die Feststellung von Erfolg oder der Misserfolg der Sanierungsmaß-
nahmen oder Konsolidierungsmaßnahmen im abgelaufenen Haushaltsjahr und damit die Aufstellung und Bestäti-
gung des Jahresabschlusses sowie die Zuleitung an den Rat der Gemeinde bewusst zu verspäten oder auf un-
bestimmte Zeit zu verschieben.  
 
Der aktuelle Stand der Haushaltswirtschaft der Gemeinde bzw. die Ergebnisse der Haushaltswirtschaft des abge-
laufenen Haushaltsjahres sowie die entstandene wirtschaftliche Lage der Gemeinde müssen vielmehr besonders 
zeitnah und unverzüglich nach Ablauf des Haushaltsjahres erkennbar und transparent gemacht werden. Nur dann 
können schnellstmöglich notwendig gewordene Konsequenzen für die Zukunft gezogen und weitere Anpas-
sungsmaßnahmen oder Erleichterungen bereits im gerade laufenden Haushaltsjahr eingeleitet und umgesetzt 
werden. Ggf. kann es deshalb auch örtlich notwendig werden, den gemeindlichen Jahresabschluss auch in einer 
kürzeren Frist als gesetzlich vorgegeben (31. März des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres) aufzustellen und 
auf eine i.d.R. mögliche Anwendung des Wertaufhellungsprinzips unter solchen Gesichtspunkten zu verzichten. 
 
 
3.3. Zu Satz 3 (Recht des Kämmerers zur Stellungnahme): 
 
Nach der Vorschrift hat der Kämmerer das Recht zur Abgabe einer Stellungnahme, soweit der Bürgermeister von 
dem ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses abweicht. Für den Kämme-
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rer besteht damit die Möglichkeit, die Ergebnisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haus-
haltsjahres und die damit verbundene Zielerreichung sowie die Chancen und Risiken für die Gemeinde aus seiner 
Sicht gegenüber dem Rat der Gemeinde darzustellen und zu beurteilen. 
 
 
3.4 Zu Satz 4 (Vorlage der Stellungnahme an den Rat): 
 
Nach der Vorschrift hat der Bürgermeister die Stellungnahme des Kämmerers zu dem von ihm abgeänderten 
Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses dem Rat vorzulegen, wenn der Kämmerer von seinem Recht 
Gebrauch gemacht hat, dazu eine Stellungnahme abzugeben. In der betreffenden Ratssitzung besteht dann für 
Bürgermeister und für den Kämmerer ein Rederecht, sodass die Ergebnisse aus dem abgelaufenen Haushalts-
jahr und die damit verbundene Zielerreichung sowie die Chancen und Risiken für die Gemeinde, ggf. aus unter-
schiedlichen Sichten, gegenüber dem Rat der Gemeinde dargestellt werden können. Der Rat der Gemeinde soll 
diese Darstellungen zur Kenntnis nehmen und in seine Entscheidung bzw. Feststellung des gemeindlichen Jah-
resabschlusses einfließen lassen. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 96  
Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung 

 
(1) 1Der Rat stellt bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rech-
nungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. 2Zugleich beschließt er über die Ver-
wendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages. 3In der Beratung des Rates 
über den Jahresabschluss kann der Kämmerer seine abweichende Auffassung vertreten. 4Die Ratsmitglieder 
entscheiden über die Entlastung des Bürgermeisters. 5Verweigern sie die Entlastung oder sprechen sie diese mit 
Einschränkungen aus, so haben sie dafür die Gründe anzugeben. 6Wird die Feststellung des Jahresabschlusses 
vom Rat verweigert, so sind die Gründe dafür gegenüber dem Bürgermeister anzugeben. 
 
(2)1Der vom Rat festgestellte Jahresabschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 2Der Jahresab-
schluss ist öffentlich bekannt zu machen und danach bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur 
Einsichtnahme verfügbar zu halten.  
 
 
Erläuterungen zu § 96: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Zwecke der Feststellung des Jahresabschlusses 
 
1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Der Rat der Gemeinde hat nach Abschluss des Haushaltsjahres die Ausführung des gemeindlichen Haushalts-
plans, soweit sie sich im Jahresabschluss der Gemeinde niederschlägt, zu überprüfen und über das Ergebnis 
einen Beschluss zu fassen bzw. den gemeindlichen Jahresabschluss festzustellen sowie den Bürgermeister zu 
entlasten. Der jährliche Abschlussstichtag für den gemeindlichen Jahresabschluss stellt dabei keinen willkürlichen 
Schnitt durch das Verwaltungshandeln bzw. die Geschäftstätigkeit der Gemeinde dar, auch wenn unmittelbar 
zuvor und danach Erträge erzielt und Aufwendungen entstehen sowie Zahlungen erhalten und geleistet werden.  
 
Die für den Rat der Gemeinde vorzunehmende Prüfung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses 
obliegt dabei dem Rechnungsprüfungsausschuss als Pflichtausschuss des Rates (vgl. § 57 Absatz 2 i.V.m. § 59 
Absatz 3 GO NRW). Der Rat hat nach seiner Beratung den gemeindlichen Jahresabschluss festzustellen und 
über die Verwendung des Jahresüberschusses bzw. die Behandlung des Jahresfehlbetrages zu entscheiden. 
Dafür ist der Rat der Gemeinde originär zuständig. Er kann diese Aufgaben nicht auf Dritte übertragen (vgl. § 41 
Absatz 1 Satz 2 Buchstabe j GO NRW). Im Rahmen der Feststellung gemeindlichen Jahresabschlusses ist ggf. 
zu klären, ob gleichzeitig eine erforderliche Zustimmung des Rates zu erheblichen über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen erteilt wird, die im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der Gemeinde bekannt ge-
worden sind (vgl. § 83 GO NRW). 
 
Im Zusammenhang mit dem gemeindlichen Jahresabschluss haben die Ratsmitglieder der Gemeinde über die 
Entlastung des Bürgermeisters zu entscheiden. Der Bürgermeister der Gemeinde ist einerseits verantwortlich für 
die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung und dadurch auch für die Ausfüh-
rung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft (vgl. § 62 Absatz 1 GO NRW). Andererseits hat der Bürgermeister 
die Beschlüsse des Rates vorzubereiten und diese unter Kontrolle des Rates und ihm gegenüber durchzuführen 
(vgl. § 62 Absatz 2 GO NRW). Zur Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr wird die 
gemeindliche Verwaltung durch den Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ermäch-
tigt (vgl. §§ 78 und 80 GO NRW).  
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Die Beauftragung des Bürgermeisters durch den Rat der Gemeinde, die gemeindliche Haushaltswirtschaft im 
Haushaltsjahr auszuführen, beinhaltet daher für den Rat auch eine entsprechende Prüfungspflicht nach Ablauf 
dieses Zeitraumes. Sie beinhaltet aber auch eine abschließende Beurteilung durch die Ratsmitglieder über die 
Tätigkeit des Bürgermeisters im Haushaltsjahr, den diese haben über die Entlastung des Bürgermeisters zu ent-
scheiden. Die Entlastung des Bürgermeisters kann dabei mit Einschränkungen ausgesprochen oder sogar ver-
weigert werden. Die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Rat muss dabei nicht zwin-
gend auch die Entlastung des Bürgermeisters zur Folge haben. 
 
Mit der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses und der Entlastung des Bürgermeisters kann die 
Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres noch nicht als intern abgeschlossen be-
trachten. Aus der anschließenden Anzeige des Jahresabschlusses an die Aufsichtsbehörde der Gemeinde sowie 
aus der überörtlichen Prüfung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen (vgl. § 105 GO NRW) können sich noch zu einem späteren Zeitpunkt ggf. Maßnahmen für die 
Gemeinde ergeben, die haushaltswirtschaftliche Auswirkungen in Bezug auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 
und den festgestellten Jahresabschluss entfalten können.  
 
Die Gemeinde hat außerdem ihren Jahresabschluss öffentlich bekannt zu machen und danach bis zur Feststel-
lung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. Mit der Bekanntmachung des 
gemeindlichen Jahresabschlusses und dem Verfügbarhalten soll erreicht werden, dass die Einwohner und Abga-
bepflichtigen bürgerfreundlich und bürgernah über das Ergebnis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des ab-
gelaufenen Haushaltsjahres, über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde sowie über die voraussichtlichen Chan-
cen und Risiken der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde informiert werden. Erst nach der Fest-
stellung des Jahresabschlusses für das nächste Haushaltsjahr kann die gemeindliche Haushaltswirtschaft für das 
Haushaltsjahr als abschlossen betrachtet werden.  
 
Der gemeindliche Jahresabschluss kann jedoch nicht zum Gegenstand eines Bürgerbegehrens oder eines Bür-
gerentscheids gemacht werden (vgl. § 26 Absatz 5 Nummer 3 i.V.m. § 41 Absatz 1 Buchstabe j GO NRW). Eine 
Bürgerbeteiligung der Gemeinde am haushaltswirtschaftlichen Geschehen geht daher nicht soweit, dass die 
Bürger beantragen können, anstelle des Rates selbst zu entscheiden oder der Rat dieses beschließen könnte 
(vgl. § 26 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Für den gemeindlichen Jahresabschluss ist gesetzlich ein besonderes 
Aufstellungsverfahren gesetzlich bestimmt worden, das mit der Feststellung des Jahresabschlusses durch den 
Rat endet. Erst anschließend werden die Bürgerinnen und Bürger eingebunden und können entsprechend ihren 
Informationsinteressen die gewünschten Angaben erhalten oder die gemeindlichen Jahresabschlussunterlagen 
bei der Gemeinde, ggf. auch im Internet einsehen.  
 
 
1.2 Die örtliche Prüfung vor der Feststellung  
 
Zum Budgetrecht des Rates der Gemeinde, durch die gemeindliche Haushaltssatzung den Rahmen und die Be-
dingungen zur Ausführung der jährlichen Haushaltswirtschaft zu bestimmen, gehört es, nach Ablauf des Haus-
haltsjahres das Ergebnis der Haushaltswirtschaft in Form des gemeindlichen Jahresabschlusses festzustellen. 
Dieses Recht beinhaltet aber auch die Pflicht des Rates, vor der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlus-
ses eine Prüfung in der Sache durchzuführen. Die Prüfung des Jahresabschlusses obliegt dabei dem Rech-
nungsprüfungsausschuss, einem Pflichtausschuss des Rates (vgl. § 57 i.V.m. den § 59 GO NRW).  
 
Der Ausschuss ist gegenüber dem Rat berichtspflichtig und hat über die Art und den Umfang der Prüfung sowie 
über das Ergebnis der Prüfung einen Prüfungsbericht mit einem Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über 
seine Versagung zu erstellen (vgl. § 101 GO NRW). Die Jahresabschlussprüfung stellt dabei vorrangig eine ge-
meindeinterne und verwaltungstechnische Kontrolle im Auftrag des Rates dar, an der i.d.R. die örtliche Rech-
nungsprüfung beteiligt ist (vgl. § 103 GO NRW). Die Prüfung dient als vorbereitende Maßnahme für die Feststel-
lung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Rat. Das Ziel der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung 
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ist ein Urteil des Rechnungsprüfungsausschusses darüber, ob und mit welchem Ergebnis der Auftrag des Rates 
die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr entsprechend seinen Beschlüssen auszuführen, durch die 
gemeindliche Verwaltung ordnungsgemäß erledigt wurde.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat daher festzustellen, ob der gemeindliche Jahresabschluss ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemein-
de unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelt. E muss auch ermitteln, ob die 
gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen, insbesondere die gemeindliche Haushaltssatzung, 
und die sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen, beachtet worden sind (vgl. § 101 Absatz 1 GO NRW).  
 
In die örtliche Prüfung werden daher die gemeindliche Haushaltswirtschaft, die Buchführung, die Inventur und das 
Inventar sowie die Übersicht über örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und der La-
gebericht der Gemeinde einbezogen. Im Rahmen der gemeindlichen Abschlussprüfung gilt es für den Rech-
nungsprüfungsausschuss, relevante Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit unter Beachtung des Grund-
satzes der Wesentlichkeit und des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit treffen zu können. Der Ausschuss soll im 
Rahmen seiner Jahresabschlussprüfung auch eine zukunftsorientierte Beurteilung der Chancen und Risiken aus 
der aktuellen Haushaltswirtschaft der Gemeinde vornehmen.  
 
In die gemeindliche Jahresabschlussprüfung sollen daher auch qualitative sowie zukunftsbezogene, aber auch 
prozessorientierte Faktoren und Kriterien, die sich auf die Gemeinde auswirken, einbeziehen und beurteilen. Eine 
lückenlose Prüfung sollte nur dann beabsichtigt werden, wenn das Ziel der Abschlussprüfung nicht anders er-
reicht werden kann. Die gemeindliche Abschlussprüfung soll nach ihrem Wesen nicht darauf ausgerichtet werden, 
einzelne Tatbestände und Verstöße gegen außerhalb der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und 
Buchführung liegende Vorgaben aufzudecken und festzustellen.  
 
 
1.3 Der Beschluss des Rates 
 
Die Pflicht des Rates der Gemeinde, nach dem Ende des Haushaltsjahres einen Jahresabschluss festzustellen, 
wird dadurch erfüllt, dass der Rat im Rahmen seiner gesetzlichen Zuständigkeit einen entsprechenden Beschluss 
fasst (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe j GO NRW). Der Bürgermeister hat dabei dafür Sorge zu tragen, dass vom 
Kämmerer fristgerecht ein Entwurf des Jahresabschlusses aufgestellt und dieser Entwurf vom Bürgermeister 
bestätigt wird (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW). Er hat als Vorsitzender des Rates auch dafür zu sorgen, dass inner-
halb der gesetzlich vorgesehenen Frist vom Rat ein Beschluss zur Feststellung des gemeindlichen Jahresab-
schlusses gefasst wird (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW).  
 
Diese Rechte und Pflichten kann der Bürgermeister aufgrund seiner Stellung innerhalb der Gemeinde durchset-
zen. Als Leiter der gemeindlichen Verwaltung trägt er die Verantwortung für die Aufstellung und die Bestätigung 
des Entwurfs der Haushaltssatzung (vgl. § 62 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Als Mitglied und Vorsitzender des Ra-
tes (Mitglied kraft Gesetzes) muss er dafür sorgen, dass ein Beschluss über den gemeindlichen Jahresabschluss 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gefasst wird (vgl. § 40 Absatz 2 Satz 3 GO NRW). Dem Bürgermeis-
ter steht dabei nicht das Recht zu, die Tagesordnung und die Beratungen des Rates in der Form zu gestalten, 
dass ein Beschluss des Rates über den Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses auf unbestimmte Zeit 
verschoben werden kann.  
 
 
1.4 Keine gesonderte überörtliche Prüfung 
 
Die gesamte Haushaltswirtschaft der Gemeinde unterliegt der überörtlichen Prüfung. Diese Prüfung ist ein spezi-
eller Teil der allgemeinen Aufsicht des Landes über die Gemeinden und wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW durchgeführt (vgl. § 105 Absatz 1 GO NRW). Sie unterscheidet sich von der örtlichen Rechnungsprüfung 
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dadurch, dass sie sich auf bestimmte örtliche Sachverhalte erstreckt und von einer außerhalb der Gemeindever-
waltung stehenden Stelle durchgeführt wird (vgl. § 105 Absatz 3 GO NRW). Die örtliche Rechnungsprüfung ist 
dem Rat der Gemeinde unmittelbar unterstellt und wird durch eine unabhängige Stele in der gemeindlichen Ver-
waltung vorgenommen ist (vgl. §§ 102 und 104 GO NRW).  
 
In die überörtliche Prüfung der Gemeinde, ob die Gemeinde sachgerecht und wirtschaftlich verwaltet wird, kann 
der gemeindliche Jahresabschluss einbezogen werden, wenn dafür ein entsprechendes sachliches Erfordernis 
besteht. In der überörtlichen Prüfung dürften zur Beurteilung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft vielfach be-
sondere ergebnisbezogene Informationen aus dem gemeindlichen Jahresabschluss benötigt werden. Der Jah-
resabschluss der Gemeinde wird dadurch jedoch nicht zu einem eigenständigen Prüfungsgegenstand der 
überörtlichen Prüfung. Eine Berechtigung und eine allgemeine Zuständigkeit der überörtlichen Prüfung für eine 
solche Prüfungstätigkeit kann jedenfalls nicht auf die Vorschrift des § 105 GO NRW gestützt werden.  
 
 
2. Änderungen oder Berichtigungen des Jahresabschlusses 
 
2.1 Bedarf und Zeitpunkte der Berichtigung 
 
2.1.1 Der Berichtigungsbedarf 
 
Bei der Gemeinde kann ein fehlerhafter oder unrichtiger Jahresabschluss bestehen, weil die zum Abschlussstich-
tag gegebenen Verhältnisse bei der Aufstellung und/oder Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses 
nicht erkannt wurden. Bei der Feststellung einer Fehlerhaftigkeit des gemeindlichen Jahresabschlusses ist objek-
tiv auf den Abschlussstichtag als Beurteilungszeitpunkt abzustellen. Eine Berichtigungspflicht besteht i.d.R. dann, 
wenn der gemeindliche Jahresabschluss ohne Berichtigung eine von der tatsächlichen Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde wesentliche Abweichung beinhalten würde oder gegen haushaltsrechtli-
che Vorschriften verstoßen wurde.  
 
In die Betrachtung und Bewertung einer Fehlerhaftigkeit des gemeindlichen Jahresabschlusses sind von der 
Gemeinde immer das gesamte Umfeld des Jahresabschlusses sowie seine Adressaten einzubeziehen. Ein Kor-
rekturbedarf ist dabei unter Einbeziehung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit sowie nach dem Maß des Verstoßes gegen haushaltsrechtliche Vorschriften zu beurteilen. Je nach 
Verfahrensstand muss oder kann eine für notwendig erachtete Berichtigung ggf. auch umgehend vorgenommen 
werden. Ein Verzicht auf eine für notwendig erachtete Berichtigung durch Zeitablauf ist dabei nicht möglich. Eine 
Änderung eines fehlerfreien Jahresabschlusses ist nicht zulässig. 
 
Die Berichtigung kann im Rahmen des nächsten Jahresabschlusses vorgenommen werden, sofern der gemeind-
liche Jahresabschluss für das abgelaufene Haushaltsjahr bereits festgestellt worden ist. Der Anhang im folgenden 
Jahresabschluss muss dann entsprechende Angaben zum Umfang und Anlass der Berichtigung sowie zur Art der 
Fehlerbeseitigung enthalten. Ein Berichtigungsbedarf kann sich aus unterschiedlichen Gründen ergeben (vgl. 
Abbildung). 
 

 
Der Berichtigungsbedarf beim Jahresabschluss  

 
 

-         Bei einem Verstoß gegen haushaltsrechtliche Vorschriften. 
 
 
- Bei objektiven oder subjektiven Bilanzierungsfehlern von Bedeutung. 
 
 
- Bei wesentlichen Bewertungsfehlern. 
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Der Berichtigungsbedarf beim Jahresabschluss  

 
 
- Bei wesentlichen Buchführungsfehlern. 

 
 
-   Bei nichtigen Jahresabschlüssen. 
 

Abbildung 177 „Der Berichtigungsbedarf beim Jahresabschluss“ 

Ein zu berichtigender Fehler kann grundsätzlich materielle oder auch formelle Ursachen haben. Der Berichti-
gungsbedarf muss dabei objektiv zum Abschlussstichtag bestehen. Die Anwendung des Wesentlichkeitsgrund-
satzes kann dabei von erheblicher Bedeutung sein. Sie sollte deshalb nicht allein an betragsmäßige Messgrößen 
gekoppelt sein. Es sollte daher bei der Beurteilung eines Bilanzierungsfehlers dieser nicht allein ins Verhältnis zur 
Bilanzsumme oder zum Wertansatz des betreffenden Bilanzpostens gesetzt werden. Es gilt vielmehr, möglichst 
alle Umstände in die Betrachtung und Bewertung des aufgetretenen Fehlers einzubeziehen. Dazu gehört auch 
festzustellen, ob und wie sich der Fehler auf die durch den Jahresabschluss zu vermittelnde Vermögen-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde im Einzelnen auswirkt. Durch den Vergleich mit den richtigen Bi-
lanzwerten können dazu bereits sachgerechte Erkenntnisse gewonnen werden.  

Von der Gemeinde sind aufgetretene Fehler sind möglichst bezogen auf das Haushaltsjahr zu korrigieren, in dem 
die Gemeinde über die Fehlerhaftigkeit ihres Jahresabschlusses Kenntnis erlangt hat. Eine notwendige Fehlerbe-
richtigung ist dabei von der Gemeinde grundsätzlich ergebniswirksam vorzunehmen. Die dadurch entstehenden 
Erträge oder Aufwendungen sind in die gemeindliche Ergebnisrechnung sachgerecht aufzunehmen. Es muss 
dafür innerhalb der Ergebnisrechnung jedoch keine gesonderte Haushaltspositionen eingerichtet werden. Eine 
unmittelbare Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus der Berichtigung mit der allgemeinen Rücklage 
ist in diesem Zusammenhang nicht zulässig.  
 
Bei fehlerhaften Vorjahresangaben in der gemeindlichen Bilanz könnte die Dokumentationsfunktion des Jahres-
abschlusses der Gemeinde beeinträchtigt sein und die Gefahr falscher Entscheidungen aus der eingeschränkten 
Vergleichbarkeit des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres mit dem Jahresabschluss des Vorjahres bestehen. 
In einem solchen Fall bedarf es jedoch keiner förmlichen Berichtigung im Rahmen des Jahresabschlusses, denn 
der Jahresabschluss des Vorjahres kann durch die Berichtigung nicht in seiner fehlerhaften Abbildung geändert 
werden. Die Informationsfunktion des Jahresabschlusses des Vorjahres dürfte aber eingeschränkt sein, sodass 
deswegen i.d.R. eine Informationspflicht der Gemeinde gegenüber den Adressaten entsteht. Die Gemeinde kann 
dazu ggf. die betreffenden Teile des gemeindlichen Jahresabschlusses des Vorjahres austauschen und die Ad-
ressaten darüber entsprechend informieren.  
 
 
2.1.2 Die Zeitpunkte der Berichtigung 
 
Für die Beurteilung der Durchführung einer Berichtigung eines gemeindlichen Jahresabschlusses ist grundsätz-
lich auf den betreffenden Abschlussstichtag als objektiver Entscheidungszeitpunkt abzustellen. Bei einem Entwurf 
des Jahresabschlusses kann die Berichtigung eines Fehlers grundsätzlich im Zeitraum seiner Aufstellung und 
Prüfung, unabhängig um Bearbeitungsstand, vorgenommen werden, denn ein Entwurf kann jederzeit verändert 
werden. Für die Beseitigung von Fehlern kommt es dabei nicht darauf an, wer den Fehler entdeckt hat oder des-
sen sofortige Beseitigung für erforderlich hält bzw. darüber entscheidet. Sofern aufgetretene Fehler als unwesent-
lich anzusehen sind, kann es im örtlichen Einzelfall auch ausreichend sein, den Fehler auch bei einem noch nicht 
festgestellten Jahresabschluss der Gemeinde, erst im nächsten von der Gemeinde aufzustellenden Jahresab-
schluss zu korrigieren. 
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Die Gemeinde kann ggf. Erkenntnisse über einen Änderungs- oder Berichtigungsbedarf des gemeindlichen Jah-
resabschlusses auch erst nach seiner Feststellung gewinnen, z. B. im Rahmen des nächsten Jahresabschlusses 
oder ggf. auch erst mehrere Jahre später. In diesen Fällen soll eine Berichtigung des Jahresabschlusses grund-
sätzlich in einem noch nicht festgestellten Jahresabschluss vorgenommen werden. Der betroffene Jahresab-
schluss sowie die sich ggf. anschließenden Jahresabschlüsse in dem Zeitraum bis Berichtigung müssen von der 
Gemeinde nicht verändert werden.  
 
Die Fehlerbeseitigung bezogen auf einen Jahresabschluss eines früheren Haushaltsjahres führt nicht zu grundle-
genden Veränderungen in der Feststellung des betroffenen Jahresabschlusses sowie seiner anschließenden 
Bekanntmachung und die Anzeige an die Aufsichtsbehörde. Diese Sachverhalte können daher bei der Beurtei-
lung der Durchführung des Zeitpunktes einer Berichtigung grundsätzlich außer Betracht bleiben. Die Gemeinde 
muss aber im Rahmen ihrer im Jahresabschluss zu gebenden Informationen gesonderte Angaben machen, dass 
ein Jahresabschluss aus einem früheren Haushaltsjahr berichtigt wurde und wie und in welchem Umfang sich 
dieser Vorgang auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkt. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, 
dass die Änderung eines fehlerfreien Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Anforderungen und den GoB 
entspricht und vom Rat der Gemeinde festgestellt wurde, grundsätzlich unzulässig ist. 
 
 
2.1.3 Keine neue Sachverhaltsgestaltung 
 
Im Einzelfall können ggf. wesentliche Bilanzierungsfehler auftreten, die sich auf die Aufgabe des gemeindlichen 
Jahresabschlusses auswirken, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln. Daraus können sich zwingende Berichtigungspflichten 
von Wertansätzen in der gemeindlichen Bilanz ergeben, die zur Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorschriften 
durch die Gemeinde notwendig sind. Eine vorgesehene Fehlerbeseitigung im gemeindlichen Jahresabschluss 
eröffnet für die Gemeinde jedoch nicht die Möglichkeit zu einer nachträglichen neuen Sachverhaltsgestaltung. 
 
Die Bilanzierungsfehler sind immer nach den Regeln der Bilanzberichtigung und somit ergebniswirksam in dem 
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr zu korrigieren, in dem sie bekannt werden. Eine Korrektur des gemeindli-
chen Jahresabschlusses darf daher z. B. nicht dadurch umgangen oder ersetzt werden, dass stattdessen bei 
einem gemeindlichen Vermögensgegenstand eine Zuschreibung vorgenommen wird (vgl. § 35 Absatz 8 GemH-
VO NRW). Die ertragswirksamen oder aufwandswirksamen Berichtigungen des gemeindlichen Jahresabschlus-
ses, auch wenn die Fehler in den Vorjahren entstanden oder von Bedeutung sind, stellen außerdem keine ge-
meindlichen Vorgänge dar, die als außerordentlich zu klassifizieren und entsprechend in der Ergebnisrechnung 
zu erfassen wären. Die Berichtigung eines Fehlers stellt auch keinen Sachverhalt dar, aufgrund dessen eine 
unmittelbare Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage zulässig ist (vgl. § 43 GemHVO NRW). 
 
 
2.2 Die erneute Feststellung des Jahresabschlusses 
 
In örtlichen Einzelfällen können gewichtige bzw. wesentliche Fehler in einem vom Rat der Gemeinde aktuell fest-
gestellten Jahresabschluss bestehen, deren Korrektur aus sachlichen oder rechtlichen Gründen erforderlich ist, 
z.B. auch wegen materieller Folgewirkungen oder wegen wesentlicher Rechtsverstöße. Die Gemeinde hat dann 
diesen Jahresabschluss zu berichtigen, um einen rechtmäßigen Jahresabschluss für das abgelaufene Haushalts-
jahr zu erreichen. Im Anhang des neuen (berichtigten) Jahresabschluss sind dann von der Gemeinde die im Jah-
resabschluss vorgenommenen Änderungen mit ihrem Umfang anzugeben. Deren Notwendigkeit ist ausreichend 
zu erläutern. Bei einem festgestellten Jahresabschluss bedarf es hinsichtlich der einzelnen Sachverhalte, die zur 
Änderung des gemeindlichen Jahresabschlusses geführt haben, zudem der örtlichen Prüfung durch den zustän-
digen Rechnungsprüfungsausschuss (vgl. § 101 GO NRW).  
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Der (berichtigte) gemeindliche Jahresabschluss ist nach der Prüfung durch den Rat der Gemeinde (erneut) fest-
zustellen, denn der Rat darf nur einen (insgesamt) geprüften Jahresabschluss feststellen. Außerdem unterliegt 
ein solcher Jahresabschluss erneut der Anzeige an die Aufsichtsbehörde, der öffentlichen Bekanntmachung und 
ist zur Einsichtnahme verfügbar zu halten (vgl. § 96 Absatz 2 GO NRW). Der Jahresabschluss der Gemeinde 
muss dabei als „geänderter Jahresabschluss“ gekennzeichnet werden, um diese „Erneuerung“ des Jahresab-
schlusses und seine eigenständige (neue) Feststellung durch den Rat der Gemeinde für die Adressaten des 
gemeindlichen Jahresabschlusses erkennbar und nachvollziehbar zu machen. 
 
In den Fällen, in denen die vorgenommenen Änderungen bzw. Berichtigungen des gemeindlichen Jahresab-
schlusses keine Auswirkungen auf den Beschluss des Rates der Gemeinde über die Ergebnisverwendung 
und/oder auf die Entlastung des Bürgermeisters haben, kann eine erneute Beschlussfassung über diese Sach-
verhalte durch den Rat als entbehrlich betrachtet werden, sofern es nicht aus anderen Gründen geboten oder aus 
rechtlichen Gründen zwingend vorzunehmen ist (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW). 
 
 
3. Die Anzeige und Veröffentlichung des Jahresabschlusses 
 
3.1 Die Anzeige des Jahresabschlusses 
 
Die Vorschrift sieht wegen der Bedeutung der Aufsicht des Landes über die Gemeinden vor, dass der gemeindli-
che Jahresabschluss unverzüglich nach seiner Feststellung durch den Rat der Gemeinde der Aufsichtsbehörde 
anzuzeigen ist (vgl. § 11 GO NRW). Aus der ausschlaggebenden Bedeutung, die der Jahresabschluss für den 
Nachweis der Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben und über die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft im Haushaltsjahr hat, ergibt sich die Notwendigkeit für die Aufsichtsbehörde der Gemeinde, sich jeweils 
nach Ablauf des Haushaltsjahres einen Überblick über die wirtschaftliche Lage sowie über die Chancen und Risi-
ken für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde zu verschaffen.  
 
Die mit der Anzeige des gemeindlichen Jahresabschlusses der Aufsichtsbehörde der Gemeinde vorzulegenden 
Unterlagen müssen eine Gesamtübersicht über die örtliche Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde geeignet sein, die auch die Aufsichtsbehörde haben sollte. Der Aufsichtsbehörde ist daher der vom 
Rat der Gemeinde festgestellte Jahresabschluss mit seinen Bestandteilen und Anlagen vorzulegen, die Gegen-
stand der vom Rat vorgenommenen Feststellung waren. Dazu gehört auch die Vorlage des gemeindlichen Lage-
berichtes. Die Vorgabe, dass dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen ist, bietet durch den benutzten 
Begriff „beizufügen“ keinen Anlass, auf eine Übersendung des Lageberichtes an die Aufsichtsbehörde zu verzich-
ten. Ein Informationsbedürfnis auch für die Aufsichtsbehörde als Rechtsaufsicht über die Gemeinde lösen insbe-
sondere die Pflichtangaben im Lagebericht aus (vgl. § 95 Absatz 2 GO NRW). 
 
Für die Anzeige des vom Rat der Gemeinde festgestellten Jahresabschlusses an die Aufsichtsbehörde ist nicht 
ausdrücklich geregelt, dass der Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters der Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen ist. Die Entscheidung der Ratsmitglieder verfehlt aber ihren Zweck, wenn nicht auch die Aufsichtsbehörde 
der Gemeinde im Rahmen der Anzeige des gemeindlichen Jahresabschlusses über die Entlastung des Bürger-
meisters informiert wird. Es besteht zwar keine ausdrückliche gesetzliche Informationspflicht darüber, gleichwohl 
bietet es sich für die Gemeinde an, die Information über die Entlastung des Bürgermeisters oder deren Verweige-
rung der Aufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Anzeige des Jahresabschlusses zukommen zu lassen.  
 
 
3.2 Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 
 
Die Vorschrift sieht vor, dass der vom Rat der Gemeinde festgestellte Jahresabschluss öffentlich bekannt zu 
machen und zur Einsichtnahme verfügbar zu halten ist. Mit der Bekanntmachung des festgestellten Jahresab-
schlusses durch die Gemeinde soll erreicht werden, dass die Einwohner und Abgabepflichtigen bürgerfreundlich 
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und bürgernah über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres, über die wirtschaft-
liche Lage der Gemeinde sowie über die Chancen und Risiken der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der 
Gemeinde informiert werden. Die Bürgerinnen und Bürger sind Adressaten des gemeindlichen Handelns und 
sollen daher die Arbeit von Rat und Verwaltung der Gemeinde unterstützen. Es kann deshalb von einem berech-
tigten Interesse der Öffentlichkeit an Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde als auch über die 
das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres ausgegangen werden. Ggf. sind auch 
weitere Informationen über die erfolgreiche Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu geben, z. B. in Form eines 
Nachweises über die von der Öffentlichkeit für das Haushaltsjahr vorgeschlagene und umgesetzten Maßnahmen.  
 
Die Bekanntmachung des gemeindlichen Jahresabschlusses erfüllt als Information nur dann ihren Zweck, wenn 
damit auch die wichtigsten Ergebnisse aus der Ergebnisrechnung und aus der Finanzrechnung sowie das Bilanz-
volumen und die wichtigsten Bilanzposten sowie ggf. besondere Inhalte des Lageberichts öffentlich gemacht 
werden. Es ist dazu aber nicht erforderlich, den gesamten gemeindlichen Jahresabschluss mit seinen Anlagen 
zum Inhalt und Abdruck der Bekanntmachung zu machen, z. B. im Amtsblatt der Gemeinde. Die Bekanntma-
chungsverordnung lässt es zu, dass bestimmte Materialien stattdessen zu jedermanns Einsicht an einer bestimm-
ten Stelle der gemeindlichen Verwaltung ausgelegt werden (vgl. § 3 Absatz 2 BekanntmVO). Diese Regelung 
kann auch auf den gemeindlichen Jahresabschluss angewandt werden. Die Einwohner und Abgabepflichtigen 
können sich dann nach Kenntnis der Bekanntmachung entsprechend ihrem Bedarf weitere Kenntnisse über den 
gemeindlichen Jahresabschluss und damit über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde verschaffen.  
 
Der gemeindliche Jahresabschluss ist außerdem im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung bis zur Fest-
stellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten (vgl. § 96 Absatz 2 GO NRW). 
Durch diese zeitlich weitgehenden Zugangs- bzw. Informationsmöglichkeiten zur gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft wird der jahresbezogene und jährlich wiederkehrende Ablauf der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, von 
der Haushaltsplanung über den Beschluss der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bis zur Fest-
stellung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Rat der Gemeinde für die Öffentlichkeit als Adressaten 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nachvollziehbar gemacht.  
 
Mit der Einsichtnahme in den festgestellten gemeindlichen Jahresabschluss wird dem Informationsrecht und dem 
Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde als Adressaten des haushaltswirtschaftlichen 
Handelns der Gemeinde als bedeutend höherwertig angesehen als das Bedürfnis der Gemeinde, die Ergebnisse 
ihrer Geschäftsvorfälle und Geschäftsprozesse sowie des verwaltungsmäßigen Handelns möglichst nicht offenle-
gen zu müssen. Die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger beim Gestalten des örtlichen Gemeindelebens erfor-
dert, dass der Umgang mit haushaltswirtschaftlichen Informationen nicht mehr maßgeblich und allein durch die 
gemeindliche Verwaltung bestimmt wird. Die Leistungsbezogenheit der gemeindlichen Verwaltung und die Pro-
duktorientierung in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bringen es mit sich, dass die Bürgerinnen und Bürger 
darüber sowie über jahresbezogene Ergebnisse ausreichend informiert werden. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses)  
 
1.1.1 Die Zwecke der Feststellung  
 
Der Bürgermeister hat zum Ende seines auf ein Jahr begrenzten Auftrages, die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
nach der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Haushaltssatzung auszuführen, dem Rat dazu einen Jahresab-
schluss zum abgelaufenen Haushaltsjahr vorzulegen. Er muss gegenüber dem Rat darlegen, wie er den Auftrag 
des Rates ausgeführt hat, zu welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im Ablauf des Haushaltsjahres geführt 
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hat, ob die gesetzten Ziele erreicht worden sind, welche Auswirkungen sich daraus auf das Vermögen und die 
Schulden der Gemeinde ergeben und welche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde 
aufgrund der entstandenen wirtschaftlichen Lage unter Berücksichtigung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung 
bestehen.  
 
Diese Kriterien bestimmen die Zwecke und den Inhalt des gemeindlichen Jahresabschlusses als Berichterstat-
tung an den Rat der Gemeinde, denn der gemeindliche Jahresabschluss ist ein Teil der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft mit der besonderen Aufgabe der Ergebnisdarstellung für das abgelaufene Haushaltsjahr. Die Vor-
schrift bestimmt daher die Inhalte und die Zwecke des Jahresabschlusses der Gemeinde näher. Der gemeindli-
che Jahresanschluss hat deshalb z. B. sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden sowie Rechnungsab-
grenzungsposten und die Aufwendungen und Erträge der Gemeinde, die dem Haushaltsjahr zuzurechnen sind, 
zu enthalten (Vollständigkeitsgebot). Außerdem soll durch den Jahresabschluss eine zutreffende Rechenschaft 
über das abgelaufene Haushaltsjahr bzw. die Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans gegeben werden. 
Mit solchen Informationen trägt der gemeindliche Jahresabschluss gleichzeitig zur Steuerung der Gemeinde 
durch die Verantwortlichen bei. Die näheren Vorschriften über den gemeindlichen Jahresabschluss ergeben sich 
daher zwingend aus dem System der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. 
 
Die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses ersetzt gleichzeitig die fehlenden Zustimmungen des 
Rates für die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Der Rat muss sich daher im Rahmen seiner 
Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses entscheiden, ob er noch nicht erteilte Zustimmungen nach-
träglich erteilen will bzw. in seine Feststellung einschließt oder ob er ihr Fehlen in Einzelfällen als unwichtig und 
deshalb nicht entscheidend für die Feststellung ist. Mit der beschlossenen Feststellung des gemeindlichen Jah-
resabschlusses verzichtet dann der Rat auf eine gesonderte Mitwirkung in Bezug auf die gemeindliche Haus-
haltswirtschaft für das abgelaufene Haushaltsjahr. Seine erforderliche Zustimmung, z. B. zur Leistung von über- 
oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 Absatz 2 GO NRW, wird dann durch den 
Feststellungsbeschluss ersetzt. 
 
 
1.1.2 Die Fristsetzung für die Feststellung  
 
Nach der Vorschrift hat der Rat der Gemeinde bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden 
Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss festzustellen. Dieser 
Zeitbezug begrenzt kalendermäßig den Feststellungszeitpunkt und soll zu einem möglichst zeitnahen Beschluss 
des Rates beitragen. Der gesetzlich bestimmte Termin ist daher ausdrücklich als Endtermin bestimmt worden. 
Die Gemeinde muss bei ihrer Zeitplanung darauf achten, dass die örtliche Prüfung und Feststellung des gemeind-
lichen Jahresabschlusses nicht allein an dieser gesetzlichen Terminierung ausgerichtet wird. Sie muss in ihrer 
örtlichen Zeitplanung einerseits ihre Haushaltsplanung für das neue Haushaltsjahr einbeziehen, denn die Haus-
haltssatzung mit ihren Anlagen für das neue Haushaltsjahr ist der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor 
Beginn des neuen Haushaltsjahres anzuzeigen.  
 
Ein Zusammenhang zwischen den gesetzlichen Fristen wird dadurch hergestellt, dass im gemeindlichen Haus-
haltsplan für das neue Haushaltsjahr z. B. den zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzah-
lungen und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres voranzustellen sind (vgl. § 1 Absatz 3 
GemHVO NRW). Das betreffende Vorvorjahr zum neuen Haushaltsjahr ist aber das Jahr, für das der gemeindli-
che Jahresabschluss festzustellen ist. Daraus ergibt sich z. B. bei einer Haushaltssatzung für das neue Haus-
haltsjahr 2015, dass der gemeindliche Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 (Vorvorjahr von 2015) betrof-
fen ist. Dieser Abschluss muss deshalb zeitgerecht vor Beginn der Anzeigefrist (1. Dezember vor dem neuen 
Haushaltsjahr, im Beispiel: 30. November 2014) festgestellt sein (vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW). In den Fällen, in 
denen es aber zu terminlichen Überschneidungen kommt, muss örtlich sichergestellt werden, dass die Angaben 
im neuen gemeindlichen Haushaltsplan auf belastbaren Daten aufbauen, soweit nicht der Feststellung des ge-
meindlichen Jahresabschlusses der Vorrang vor dem Beschluss über die Haushaltssatzung eingeräumt wird. 
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Bei der örtlichen Entscheidung der Gemeinde, zu welchem Zeitpunkt der Rat der Gemeinde den gemeindlichen 
Jahresabschluss feststellen soll, ist zudem zu berücksichtigen, dass der Jahresabschluss eine wichtige Aus-
gangsgrundlage für den gemeindlichen Gesamtabschluss darstellt bzw. in den Gesamtabschluss einzubeziehen 
ist. In der gemeindlichen Zeitplanung muss daher auch berücksichtigt werden, dass der Rat der Gemeinde den 
gemeindlichen Gesamtabschluss bis spätestens 31. Dezember des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres zu be-
stätigen hat (vgl. § 116 Absatz 1 GO NRW).  
 
Diese Sachlage erfordert ein zeitliches Zusammenspiel und ein aufeinander abstimmen, sowohl der Aufstellung 
und der Bestätigung als auch der Prüfung beider Abschlüsse. Es bietet sich daher sachgerecht an, den gemeind-
lichen Jahresabschluss möglichst vor dem 30. September des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres durch den 
Rat der Gemeinde feststellen zu lassen, denn bis zu diesem Zeitpunkt muss der Entwurf des gemeindlichen Ge-
samtabschlusses aufgestellt sein und dem Rat der Gemeinde zur Bestätigung zugeleitet werden (vgl. § 116 Ab-
satz 5 GO NRW). 
 
 
1.1.3 Die Zuleitung an den Rat 
 
Die Zuleitung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses an den Rat der Gemeinde dient dazu, dem Rat 
erste Informationen für seine gesetzlich vorgesehene Beschlussfassung über den gemeindlichen Jahresab-
schluss zukommen zu lassen. Daraus folgt jedoch nicht, dass der Rat den Entwurf unmittelbar nach der Zuleitung 
bzw. der Vorlage diesen festzustellen hat. Vielmehr dient die Zuleitung des Jahresabschlusses an den Rat dem 
Zweck der Feststellung und soll zur gesetzlich vorgesehenen Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rech-
nungsprüfungsausschuss des Rates führen (vgl. § 96 i.V.m. § 101 GO NRW). Durch die Zuleitung verlässt der 
Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses den Machtbereich der gemeindlichen Verwaltung, weil die Aufstel-
lungsarbeiten abgeschlossen sind. Dem steht nicht entgegen, dass der Bürgermeister einerseits als Verantwortli-
cher für die gemeindliche Verwaltung (vgl. § 62 Absatz 1 GO NRW) und andererseits als Ratsmitglied kraft Ge-
setzes handelt (vgl. § 40 Absatz 2 GO NRW). 
 
In der gemeindlichen Praxis wird die Zuleitung des bestätigten Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses 
an den Rat der Gemeinde i.d.R. dadurch vollzogen, dass durch den Bürgermeister ein entsprechender Tagesord-
nungspunkt auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Rates gesetzt wird, denn er hat diese Tagesordnung 
in eigener Verantwortung festzulegen (vgl. § 48 Absatz 1 GO NRW). In der betreffenden Ratssitzung besteht 
dann für den Bürgermeister, oftmals ergänzend auch für den Kämmerer, ein Rederecht, sodass das Ergebnis der 
Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres und die damit verbundene Zielerreichung sowie die be-
stehende wirtschaftliche Lage der Gemeinde, aber auch die Chancen und Risiken für die Zukunft der Gemeinde, 
vorgestellt werden können. Für die weiteren Beratungen muss jedes Ratsmitglied über ausreichende Beratungs-
unterlagen verfügen. Es muss gewährleistet sein, dass der Rat der Gemeinde sachgerecht den zuvor geprüften 
Jahresabschluss feststellen kann.  
 
 
1.1.4 Die Prüfung vor der Feststellung  
 
1.1.4.1 Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses 
 
Die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses ist Voraussetzung für die Feststellung des Jahresabschlusses 
durch den Rat der Gemeinde. Bevor der Rat den Jahresabschluss der Gemeinde durch Beschluss feststellen 
kann, ist dieser Jahresabschluss durch den Rechnungsprüfungsausschuss als pflichtige Aufgabe zu prüfen (vgl. § 
59 Absatz 3 und § 101 GO NRW). Die Abschlussprüfung beinhaltet neben den Bestandteilen und Anlagen des 
gemeindlichen Jahresabschlusses auch die zu diesem Grunde liegende Buchführung. Sie hat dazu beizutragen, 
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dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.  
 
Die gemeindliche Buchführung muss daher an sie gestellten Anforderungen entsprechen, damit der Jahresab-
schluss der Gemeinde in der vorgeschriebenen Form aufgestellt werden kann, die vorgesehenen Angaben ent-
hält, die Vermögensgegenstände und Schulden richtig bewertet worden sind und das Ergebnis der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zutreffend ermittelt werden kann. In der Vorschrift wird des-
halb ausdrücklich bestimmt, dass in die Prüfung neben der Buchführung auch die Inventur, das Inventar und die 
Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen sind.  
 
Die Prüfung der Beachtung der gesetzlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften, der Regelungen der gemeindli-
chen Haushaltssatzung sowie ergänzender Satzungen, aber auch weiterer ortsrechtlicher Bestimmungen ist 
ebenfalls ein wichtiger Gegenstand der Jahresabschlussprüfung. Zudem ist zu prüfen, ob muss der dem ge-
meindlichen Jahresabschluss beizufügende Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den Erkenntnissen des 
Abschlussprüfers in Einklang steht.  
 
Die Angaben im Lagebericht dürfen dabei nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage der Gemeinde erwecken. Außerdem muss im gemeindlichen Lagebericht nicht nur zur wirtschaft-
lichen Lage der Gemeinde, sondern auch zu deren künftigen Chancen und Risiken Auskunft gegeben werden. 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat außerdem über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis 
seiner Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen. Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versa-
gung ist in den Prüfungsbericht aufzunehmen. Diese Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss dient der 
Beratung des Rates und damit der Vorbereitung des Ratsbeschlusses über die Feststellung des gemeindlichen 
Jahresabschlusses.  
 
 
1.1.4.2 Die Übergabe des Prüfungsergebnisses 
 
Für die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses durch den Rat der Gemeinde bedarf es der Rückgabe der 
dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung überlassenen Unterlagen sowie der Übergabe des von ihm er-
stellten Prüfungsberichtes einschließlich des Prüfungsergebnisses in Form des vom Ausschussvorsitzenden 
unterzeichneten Bestätigungsvermerks (vgl. § 101 Absatz 2 und 7 GO NRW). Die Übergabe dieser Unterlagen an 
den Rat der Gemeinde wird in der gemeindlichen Praxis i.d.R. dadurch vollzogen, dass durch den Bürgermeister 
ein entsprechender Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung der Sitzung des Rates gesetzt wird, denn er hat 
diese Tagesordnung in eigener Verantwortung festzulegen (vgl. § 48 Absatz 1 GO NRW). Im Rahmen der be-
schlussfähigen Zusammenkunft des Rates (Sitzung) kann dann die Übergabe als erledigt betrachtet werden. Sie 
ist nicht bereits dann vollzogen, wenn einzelnen Ratsmitgliedern das Prüfungsergebnis zugesandt wird, auch 
wenn es wichtig ist, dass die Ratsmitglieder über das Prüfungsergebnis informiert sind. 
 
 
1.1.4.3 Die Stellungnahmen des Bürgermeisters und des Kämmerers 
 
Eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Rechnungsprüfungsausschuss als Prüfungsinstanz des Rates und der 
gemeindlichen Verwaltung im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung kann helfen, aufgetretene Fehler im ge-
meindlichen Jahresabschluss zu beseitigen. Insbesondere sollte eine begleitende Fehlerbeseitigung erfolgen, 
wenn die durch die Prüfer erkannten Fehler der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
den Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde durch den gemeindlichen Jahres-
abschluss entgegenstehen. Die Zusammenarbeit erfordert, dass der Bürgermeister und der Kämmerer den Ent-
wurf des Prüfungsberichtes sowie des Prüfungsergebnisses vor der Abgabe an den Rat der Gemeinde zur 
Kenntnisnahme erhalten, um ggf. eine Stellungnahme abgeben zu können (vgl. § 101 Absatz 2 GO NRW).  
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Durch eine solche Handhabung können Prüfungsbemerkungen auf die Fälle beschränkt werden, in denen die 
Bedenken des Rechnungsprüfungsausschusses durch Stellungnahmen der gemeindlichen Verwaltung nicht 
ausgeräumt werden konnten. Derartige Stellungnahmen sollte deshalb der Rechnungsprüfungsausschuss in 
seine Arbeit einbeziehen. Er hat eigenverantwortlich zu entscheiden, wie und in welchem Umfang diese Stellung-
nahmen in seine Prüfungstätigkeit einbezogen werden und hat ggf. das Ergebnis der Prüfung oder den Prüfungs-
bericht zu verändern. Der Ausschuss sollte erwägen, dass er durch die Abgabe einer Stellungnahme noch einmal 
eine Gelegenheit erhält, seine Arbeit und das Prüfungsergebnis zu überdenken. Er hat sich dabei eigenverant-
wortlich zu entscheiden, ob er bei dem Prüfungsergebnis bleibt und dieses dem Rat vorlegt.  
 
In den Fällen, in denen der Bürgermeister und/oder der Kämmerer eine Stellungnahme zur Abschlussprüfung 
abgeben, bietet es sich an, dass der Rechnungsprüfungsausschuss diese zusammen mit seinem Prüfungsbericht 
dem Rat vorlegt. Diese Vorlage ist selbst dann sinnvoll, wenn keine Bedenken bestehen oder der Rechnungsprü-
fungsausschuss den Anregungen des Bürgermeisters und/oder des Kämmerers gefolgt ist. Diese Informationen 
können zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen dem Rat der Gemeinde und der gemeindlichen Verwaltung 
beitragen, denn der Bürgermeister stellt als gesetzliches Mitglied des Rates der Gemeinde und als Verantwortli-
cher für die gemeindliche Verwaltung dafür ein geeignetes Bindeglied dar (vgl. § 40 Absatz 2 Satz 2 und § 62 
Absatz 1 Satz 2 GO NRW).  
 
 
1.1.5 Die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses 
 
1.1.5.1 Die Beratungen über den geprüften Jahresabschluss 
 
Die Bedeutung des Jahresabschlusses der Gemeinde bringt es mit sich, dass der Rat der Gemeinde diesen nach 
der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss festzustellen hat. Mit dem gemeindlichen Jahresabschluss 
wird der Rat in die Lage versetzt, die wirtschaftliche Lage der Gemeinde bezogen auf den Abschlussstichtag 
anhand von Ist-Werten und im Vergleich mit den Plan-Werten des Haushaltsplans beurteilen zu können. Auf-
grund des ihm von der gemeindlichen Verwaltung vorgelegten und vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften 
Jahresabschlusses muss der Rat sich ein Bild darüber machen, ob der Jahresabschluss ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.  
 
Den Ratsmitgliedern ist daher mit dem gemeindlichen Jahresabschluss und dem Lagebericht ein Überblick über 
die Ergebnisse der Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr sowie Rechenschaft darüber gegeben. 
Sie erhalten dadurch ein umfassendes und zutreffendes Bild über die gemeindliche Haushaltswirtschaft und kön-
nen daraus Hinweise für Entscheidungen erhalten, die ggf. auch zu künftigen Belastungen der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft führen können. Diese Sachlage beinhaltet, dass der Rat über das Prüfungsergebnis des 
Rechnungsprüfungsausschusses eine eigene Meinungsbildung herbeizuführen hat. 
 
Die Vornahme der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses erfordert zuvor eine Beratung des Rates 
darüber. Die Beratung über die Inhalte und die Angemessenheit des Ergebnisses der Haushaltswirtschaft des 
abgelaufenen Haushaltsjahres soll auch die Entscheidungskompetenz aller Ratsmitglieder stärken, weil diese 
nach Absatz 1 Satz 4 der Vorschrift über die Entlastung des Bürgermeisters zu entscheiden und bei einer Ver-
weigerung oder einer Einschränkung der Entlastung dafür die Gründe anzugeben haben.  
 
Den Ratsmitgliedern müssen deshalb die relevanten Unterlagen über den gemeindlichen Jahresabschluss voll-
ständig verfügbar gemacht werden. Dabei sind sie im Rahmen der Beratungen des gemeindlichen Jahresab-
schlusses ggf. auf besondere Sachverhalte oder Umstände aus der gemeindlichen Haushaltswirtschaft aufmerk-
sam zu machen, die für die von ihnen zu treffende Entscheidung von Bedeutung sind. In diesem Zusammenhang 
ist auch die Kenntnis über die Beschlussvorschläge der gemeindlichen Verwaltung sinnvoll, die sich auf die Fest-
stellung des gemeindlichen Jahresabschlusses und auf die Entlastung des Bürgermeisters beziehen müssen.  
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In seine Beratungen über den gemeindlichen Jahresabschluss hat der Rat aber auch das Ergebnis der Prüfung 
durch den Rechnungsprüfungsausschuss einzubeziehen (vgl. § 101 GO NRW). Dafür bedarf es der Übergabe 
des vom Ausschuss erstellten Prüfungsberichtes und des gesetzlich vorgesehenen, vom Ausschussvorsitzenden 
zu unterzeichnenden Bestätigungsvermerks an den Rat sowie der Rückgabe der dem Rechnungsprüfungsaus-
schuss zur Prüfung überlassenen Unterlagen. In den Beratungen bzw. der Ratsentscheidung über die Feststel-
lung des gemeindlichen Jahresabschlusses sind ggf. auch die Stellungnahmen des Bürgermeisters und/oder des 
Kämmerers zum Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses zu berücksichtigen.  
 
Die Einbeziehung ist insbesondere dann als sachgerecht anzusehen, wenn der Rechnungsprüfungsausschuss 
einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat, der Bestätigungsvermerk aufgrund von Beanstandungen 
versagt worden ist oder der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wurde, weil der Ausschuss als Prüfer nicht in 
der Lage war, eine Beurteilung vorzunehmen (vgl. § 101 Absatz 3 GO NRW). Die schriftlich geäußerte Auffas-
sung des Bürgermeisters und/oder des Kämmerers zum Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses 
sollte auch dann nicht außer Betracht bleiben, wenn bereits zuvor durch eine Zusammenarbeit zwischen dem 
Rechnungsprüfungsausschuss als Prüfungsinstanz und der gemeindlichen Verwaltung aufgetretene Fehler im 
Jahresabschluss, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde entgegenstanden, beseitigt worden sind.  
 
 
1.1.5.2 Die Mitwirkung von Verfahrensbeteiligten 
 
1.1.5.2.1 Die Mitwirkung des Bürgermeisters 
 
Im Rahmen der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Rat der Gemeinde ist zu beach-
ten, dass der Bürgermeister dem Rat als Mitglied kraft Gesetzes angehört und ihm ein Stimmrecht zusteht (vgl. § 
40 Absatz 2 Satz 2 und 5 GO NRW). Diese Vorschrift schränkt die Rechte des Bürgermeisters als Ratsmitglied 
bei haushaltswirtschaftlichen Sachverhalten nur für den Fall ein, dass die Ratsmitglieder über seine Entlastung 
entscheiden, denn in dieser Sache gilt er als befangen (vgl. § 40 Absatz 2 Satz 6 i.V.m. § 96 Absatz 1 Satz 4 der 
GO NRW GO NRW). Der Bürgermeister wird daher nicht ausdrücklich von der Teilnahme an dem Beschluss des 
Rates über die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses ausgeschlossen. Die Mitwirkung des Bürger-
meisters an der Feststellung ist daher örtlich zu beurteilen und zu entscheiden. 
 
In der Sache dürfte es jedoch aus Verantwortungs- und Verfahrensgründen heraus sachlich geboten sein, dass 
der Bürgermeister auf die Ausübung des ihm nach § 40 Absatz 2 GO NRW zustehenden Stimmrechtes bei der 
Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses verzichtet. Durch seine Bestätigung des ihm vom Kämmerer 
vorgelegten Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses trägt er dafür die Gesamtverantwortung (vgl. § 95 
Absatz 3 GO NRW). Der Kämmerer kommt der Pflicht durch seine Unterzeichnung des Entwurfs nach und über-
nimmt damit die verwaltungsmäßige Verantwortung, denn er ist verantwortlich für die Leitung und Beaufsichti-
gung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung (vgl. § 62 Absatz 1 GO NRW). Die Verantwortung des Bür-
germeisters für den gemeindlichen Jahresabschluss wird dadurch noch besonders hervorgehoben, dass ihm 
auch ein Änderungsrecht bezogen auf den Entwurf des Kämmerers zusteht, bevor er den Entwurf dem Rat der 
Gemeinde zuleitet (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW). 
 
 
1.1.5.2.2 Die Mitwirkung des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses 
 
Beim Feststellungsbeschluss des Rates der Gemeinde über den gemeindlichen Jahresabschluss ist auch die 
Mitwirkung des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses örtlich zu beurteilen. Einerseits ist der Vorsit-
zende des Rechnungsprüfungsausschusses ein Mitglied im Rat der Gemeinde und ihm steht daher ein Stimm-
recht zu. Andererseits schränkt die Vorschrift des § 31 GO NRW die Rechte von Ratsmitgliedern nur für den Fall 
ein, dass die in der Vorschrift genannten Ausschließungsgründe vorliegen, sodass die betreffenden Ratsmitglie-
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der dann in der Sache als befangen gelten. In keiner Vorschrift der Gemeindeordnung wird aber der Vorsitzende 
des Rechnungsprüfungsausschusses ausdrücklich von der Teilnahme an der Abstimmung über die Feststellung 
des gemeindlichen Jahresabschlusses ausgeschlossen.  
 
In der Sache dürfte es jedoch aus der Prüfungsverantwortung und aus Verfahrensgründen heraus sachlich gebo-
ten sein, dass der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses bei der Feststellung des gemeindlichen 
Jahresabschlusses auf die Ausübung seines ihm zustehenden Stimmrechtes verzichtet. Der Rechnungsprü-
fungsausschuss ist für die ordnungsgemäße Durchführung der örtlichen Prüfung des gemeindlichen Jahresab-
schlusses verantwortlich (vgl. § 101 GO NRW).  
 
Diese Verantwortung durch den Vorsitzenden des Ausschusses wird dadurch hervorgehoben, dass er nach Ab-
schluss der Prüfung des ihm vom Rat übergebenen Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses den Bestäti-
gungsvermerk dafür zu unterzeichnen hat, bevor er den geprüften Entwurf wieder dem Rat zurückgibt (vgl. § 101 
Absatz 7 GO NRW). Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses übernimmt daher durch seine Unter-
zeichnung die Verantwortung für das Ergebnis der Abschlussprüfung, denn der Ausschuss ist gesetzlich für diese 
Prüfung zuständig (vgl. § 59 Absatz 3 GO NRW).  
 
 
1.1.5.3 Der Feststellungsbeschluss 
 
1.1.5.3.1 Die Zwecke der Feststellung 
 
Der Rat der Gemeinde hat nach seinen Beratungen über den geprüften gemeindlichen Jahresabschluss, in de-
nen bestehende Bedenken ausreichend erörtert und ggf. ausgeräumt worden sind, und eine Meinungsbildung 
stattgefunden hat, den gemeindlichen Jahresabschluss durch Beschluss festzustellen. Dieser Beschluss baut 
i.d.R. auf dem durch den Rechnungsprüfungsausschuss erarbeiteten Prüfungsergebnis und Bestätigungsvermerk 
auf. Er kann sich gleichzeitig auf die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses und auf die Entlastung 
des Bürgermeisters beziehen. Der Beschluss ist durch den Rat zu fassen, denn er kann diese Aufgabe nicht auf 
einen seiner Ausschüsse übertragen (vgl. § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe J GO NRW).  
 
Die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses stellt eine Erklärung des Rates der Gemeinde mit dem 
Inhalt dar, dass der gemeindliche Jahresabschluss den gesetzlichen Anforderungen entspricht, das erreichte 
Ergebnis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr und die Auswirkungen daraus 
auf das Vermögen und die Schulden der Gemeinde sowie die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung 
der Gemeinde darin zutreffend dargestellt werden. 
 
 
1.1.5.3.2 Der Änderungsbedarf vor der Feststellung 
 
In Einzelfällen kann aus der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses oder aus den Beratungen des Rates 
über den gemeindlichen Jahresabschluss noch ein Änderungsbedarf bestehen, der vor der Beschlussfassung 
des Rates nicht mehr umgesetzt werden kann. Eine notwendig gewordene Berichtigung muss nicht zwingend vor 
der Beschlussfassung des Rates über die Feststellung der gemeindliche Jahresabschluss noch erledigt werden, 
sondern kann auch nach der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses erfolgen. In den Fällen, in denen 
sich der Änderungsbedarf klar und eindeutig bestimmen lässt sowie eine gewisse Bedeutung hat, kann dieser 
auch im Ratsbeschluss benannt werden.  
 
Der Ratsbeschluss über die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses kann daher ggf. eine oder meh-
rere Maßgaben für die Vornahme der Änderungen des Jahresabschlusses im Sinne des Rates enthalten. Es 
entsteht dadurch ein Auftrag an die gemeindliche Verwaltung und es obliegt dem Bürgermeister, für die Erledi-
gung dieses Auftrages Sorge zu tragen und den gemeindlichen Jahresabschluss in die vom Rat beschlossene 
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Form zu bringen. Erst nach Erledigung dieses Auftrages liegt eine Fassung des Jahresabschlusses der Gemein-
de vor, die zum Gegenstand der Anzeige an die Aufsichtsbehörde und zum Gegenstand der gesetzlich vorgese-
henen Bekanntmachung gemacht werden kann.  
 
 
1.1.5.3.3  Die Zeitvorgaben für die Feststellung 
 
Der Bürgermeister und der Rat der Gemeinde haben für die Beratungen und Beschlussfassung über den ge-
meindlichen Jahresabschluss sowie für die Erledigung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss die 
zeitliche Begrenzung in dieser Vorschrift zu beachten. Der Rat hat danach die Feststellung des Jahresabschlus-
ses bis spätestens zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres vorzunehmen. Die zeitliche 
Begrenzung in der Vorschrift soll gewährleisten, dass ggf. noch Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirt-
schaft der Gemeinde unverzüglich umgesetzt werden können.  
 
Der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses soll 
deshalb noch vertretbar bleiben und örtlich nicht unnötig ausgeweitet werden. Unter diesen Gesichtspunkten 
bietet es sich an, die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses so früh wie möglich vorzunehmen und 
nicht damit bis zum letzten gesetzlich zulässigen Zeitpunkt zu warten, zumal die gemeindliche Haushaltssatzung 
mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde der Gemeinde einen Monat vor dem Beginn des Haushaltsjahres anzu-
zeigen ist (vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW). 
 
 
1.1.5.3.4 Die Maßgaben bei der Feststellung 
 
Die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Rat der Gemeinde kann auch noch ausste-
hende Zustimmungen des Rates zur Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bezogen auf das abge-
laufene Haushaltsjahr enthalten, z. B. zu über- und/oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. 
Mit der Feststellung des Jahresabschlusses sind diese Zustimmungen als erteilt anzusehen. Der Rat muss daher 
im Rahmen der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses darüber Kenntnis haben und sich entschei-
den, ob er diese Zustimmungen nachträglich erteilen will oder ob er ihr Fehlen in Einzelfällen als unwichtig und 
deshalb nicht entscheidend für die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses ansehen will oder ob er 
deshalb die Feststellung ggf. sogar einschränken will.  
 
Die festgestellten Ist-Beträge des abgelaufenen Haushaltsjahres aus der gemeindlichen Ergebnisrechnung, der 
Finanzrechnung und den Teilrechnungen sind in den Haushaltsplan des neuen Haushaltsjahres zu übernehmen, 
denn das abgelaufene Haushaltsjahr stellt als Vorvorjahr des neuen Haushaltsjahres mit seinen ermittelten Be-
trägen die Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung für das neue Haushaltsjahr und die weiteren Planungsjahre 
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde dar.  
 
 
1.1.5.3.5 Die Unterzeichnung des festgestellten Jahresabschlusses 
 
In der Vorschrift über die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses in Form der Beschlussfassung 
durch den Rat der Gemeinde ist nicht ausdrücklich geregelt, dass der Jahresabschluss nach seiner Feststellung 
durch den Rat auch zu unterzeichnen ist. Ausgehend davon, dass über die vom Rat gefassten Beschlüsse, also 
auch über die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses, eine Niederschrift zu fertigen und diese u.a. 
vom Bürgermeister zu unterzeichnen ist, stellt sich die Frage nach einer eigenständigen Unterzeichnung des 
Jahresabschlusses durch den Bürgermeister.  
 
Eine solche Unterzeichnung muss als sachgerecht und erforderlich angesehen werden, weil bereits die Anzeige 
des gemeindlichen Jahresabschlusses an die Aufsichtsbehörde konkrete Informationen darüber erfordert, dass 
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der Jahresabschluss in seiner vorgelegten Form auch vom Rat der Gemeinde gebilligt wurde. Die weitere Öffent-
lichkeitsbeteiligung durch die öffentliche Bekanntmachung und die Einsichtnahme in den Jahresabschluss bis zur 
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses sind weitere sachliche Gründe für die Vornahme einer eigenstän-
digen Unterzeichnung des Werkes "Jahresabschluss" (vgl. § 96 Absatz 2 Satz 2 GO NRW). 
 
Die Vornahme der Unterzeichnung des gemeindlichen Jahresabschlusses stellt dabei eine funktionale und keine 
persönliche Rechtshandlung des Bürgermeisters der Gemeinde als Vorsitzender des Rates der Gemeinde dar 
(vgl. § 40 Absatz 2 Satz 4 GO NRW). Andererseits hat der Bürgermeister auch die Pflicht, die Beschlüsse des 
Rates auszuführen (vgl. § 62 Absatz 2 Satz 2 GO NRW). Er erfüllt daher mit seiner Unterzeichnung des Jahres-
abschlusses eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung und bringt damit zum Ausdruck, dass dieser aus seiner Ver-
antwortung als Vorsitzender des Rates der Gemeinde heraus richtig und vollständig ist. Seine Unterzeichnung 
beinhaltet aber auch eine Vollständigkeitserklärung dahingehend, dass der gemeindliche Jahresabschluss alle 
Bestandteile und Anlagen zur Erfüllung seiner Aufgabe enthält, die dafür vorgeschrieben bzw. notwendig sind. 
Der Bürgermeister hat bei seiner Unterzeichnung zudem darauf zu achten, dass er den gemeindlichen Gesamt-
abschluss anschließend unverzüglich der Aufsichtsbehörde anzeigt (vgl. § 96 Absatz 2 Satz 1 GO NRW). 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses): 
 
1.2.1 Die Verpflichtung zur Beschlussfassung 
 
Die Vorschrift verpflichtet den Rat der Gemeinde, im Zusammenhang mit seiner Feststellung des Jahresab-
schlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr auch über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Be-
handlung des Jahresfehlbetrages dieses Haushaltsjahres zu beschließen. Das Jahresergebnis des wirtschaftli-
chen Handelns der Gemeinde ist als Saldo aus den im abgelaufenen Haushaltsjahr erzielten Erträgen und ent-
standenen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung enthalten und ist im Eigenkapital in der gemeindlichen Bilanz 
unter dem besonderen Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ angesetzt.  
 
Mit der Ergebnisrechnung als Bestandteil des Jahresabschlusses werden der Ressourcenverbrauch und das 
Ressourcenaufkommen der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr transparent und nachvollziehbar gemacht. 
Außerdem wird durch das Jahresergebnis nachgewiesen, ob und wie die Gemeinde ihre Verpflichtung zum 
Haushaltsausgleich erfüllt hat (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW). Mit dem Ansatz in der gemeindlichen Bilanz als 
weiteren Bestandteil des Jahresabschlusses der Gemeinde werden dann die Auswirkungen dieses Ergebnis auf 
das gemeindliche Eigenkapital aufgezeigt. Der Rat der Gemeinde ist originär zuständig für die Feststellung des 
gemeindlichen Jahresabschlusses und kann daher auch nicht die Entscheidung über die Verwendung des Jahre-
süberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages an Andere übertragen (vgl. § 41 Absatz 1 Satz 2 
Buchstabe j GO NRW). 
 
 
1.2.2 Der Vorschlag des Bürgermeisters für die Beschlussfassung 
 
Der Bürgermeister hat dem Rat der Gemeinde grundsätzlich den gemeindlichen Jahresabschluss mit einer Bilanz 
ohne vorweggenommene Verwendung des Jahresergebnisses vorzulegen. Die gemeindliche Bilanz sollte daher 
i.d.R. noch keinen weiteren Bilanzposten „Bilanzgewinn“ oder „Bilanzverlust“ aufweisen. Der Rat kann dann ei-
genverantwortlich über das erzielte haushaltswirtschaftliche Jahresergebnis der Gemeinde entscheiden. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss sollte gegen eine solche Darstellung des Jahresabschlusses mit einer darin ent-
haltenen Empfehlung keine Bedenken haben.  
 
In den Fällen, in denen daher vor Ort ausreichend sicher ist, dass der Rat der Gemeinde eine solche Darstellung 
in der gemeindlichen Bilanz wünscht oder der Beschlussempfehlung des Bürgermeisters zur Ergebnisverwen-
dung folgen will, ist es vertretbar, in der Bilanz im gemeindlichen Jahresabschluss bereits die Ergebnisverwen-
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dung vorzunehmen. Das daraus entstandene Ergebnis ist dann unter dem zusätzlichen Bilanzposten „Bilanzge-
winn/Bilanzverlust“, der in der gemeindlichen Bilanz nach dem Bilanzposten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ 
anzusetzen ist, anzusetzen.  
 
 
1.2.3 Die Inhalte des Verwendungsbeschlusses 
 
1.2.3.1 Die Verwendung des Jahresüberschusses  
 
1.2.3.1.1 Die Zuführung zur Ausgleichsrücklage 
 
Der Rat der Gemeinde soll im Rahmen seiner Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses auch über die 
Verwendung des erzielten Jahresergebnisses beschließen. Er kann dazu festlegen, dass der im abgelaufenen 
Haushaltsjahr erzielte Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll. Die Entscheidung wird 
jedoch durch das Haushaltsausgleichssystem nach § 75 GO NRW eingeschränkt, sodass ggf. keine Wahlmög-
lichkeit für den Rat besteht. Eine Zuführung des Jahresüberschusses zur Ausgleichsrücklage ist daher immer 
dann vorzunehmen, wenn die Ausgleichsrücklage nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Bestand mehr 
erreicht (vgl. § 75 Absatz 3 GO NRW). Diese Zuführung ist geboten, weil im Falle eines Fehlbetrages in der ge-
meindlichen Ergebnisrechnung mit der dann möglichen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage der Haushalt-
sausgleich, wenn auch in fiktiver Form, erreicht werden kann (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW).  
 
Eine Aufteilung der Zuführung des Jahresüberschusses auf die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage 
ist daher nur dann möglich, wenn der erzielte Jahresüberschuss den möglichen Auffüllbetrag für die Ausgleichs-
rücklage übersteigt. Würde bei einer nur sehr geringen Ausgleichsrücklage ausschließlich eine Zuführung zur 
allgemeinen Rücklage vorgenommen, besteht das Risiko, dass die Gemeinde bei einem Fehlbetrag in der Ergeb-
nisrechnung nicht mehr ihrer Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nachkommt, obwohl ihr das durch entspre-
chende Verwendungsbeschlüsse in den Vorjahren möglich gewesen wäre. Diese Betrachtung gilt nicht nur für 
den originären Haushaltsausgleich, sondern auch für den „fiktiven“ Ausgleich nach Absatz 3 der genannten Vor-
schrift (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW).  
 
 
1.2.3.1.2 Die Zuführung zur allgemeinen Rücklage 
 
Der Rat der Gemeinde kann im Rahmen seiner Beschlussfassung über die Verwendung des erzielten Jahres-
überschusses grundsätzlich festlegen, dass der im abgelaufenen Haushaltsjahr erzielte Jahresüberschuss der 
allgemeinen Rücklage zugeführt werden soll. Eine solche Zuführung ist immer dann verpflichtend vorzunehmen, 
wenn die Ausgleichsrücklage den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Bestand erreicht hat (vgl. § 75 Absatz 3 GO 
NRW). Die Möglichkeiten der Entscheidung werden daher durch das Haushaltsausgleichssystem beeinflusst, 
sodass ggf. keine Wahlmöglichkeit für den Rat besteht (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW).  
 
Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage ist nicht zulässig, wenn die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden kann. 
Sie ist dann auch geboten, weil im Falle eines Fehlbetrages in der gemeindlichen Ergebnisrechnung mit der dann 
möglichen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage der Haushaltsausgleich, wenn auch in fiktiver Form, erreicht 
werden kann (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW). Eine Aufteilung der Zuführung des Jahresüberschusses auf 
die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ist dann möglich, wenn der erzielte Jahresüberschuss den 
möglichen Auffüllbetrag für die Ausgleichsrücklage übersteigt. Sofern vom Rat beschlossen werden soll, den 
erzielten Jahresüberschuss in voller Höhe der allgemeinen Rücklage zuzuführen, sollte zuvor geprüft worden 
sein, in welchem Umfang die Ausgleichsrücklage in der gemeindlichen Bilanz einen Bestand aufweist.  
  
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 96 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 868 

1.2.3.1.3 Die Zuführung zur Sonderrücklage (Reinvestitionsrücklage) 
 
Im Rahmen seiner Beschlussfassung über die Verwendung des erzielten haushaltswirtschaftlichen Jahresergeb-
nisses der Gemeinde kann der Rat auch beschließen, den Jahresüberschuss (in voller Höhe oder anteilig) einer 
Sonderrücklage zuzuführen (vgl. § 43 Absatz 4 GemHVO NRW). Eine solche Sonderrücklage darf von der Ge-
meinde gebildet werden, um die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegen-
ständen zu sichern (Reinvestitionsrücklage). In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass unter Berücksichti-
gung der Haushaltsausgleichsregelung in der gemeindlichen Bilanz keine weitere Rücklage für die Gestaltung 
des jährlichen Haushaltausgleichs angesetzt werden darf (vgl. in § 75 GO NRW).  
 
Für die Gemeinde ist es daher nicht zulässig, im gemeindlichen Eigenkapital z. B. eine „Gewinnverwendungs-
rücklage“ anzusetzen Dadurch würden die ausdrücklich gesetzlich bestimmten Funktionen der Ausgleichsrückla-
ge und der allgemeinen Rücklage erheblich beeinträchtigt. Es ist aber möglich für die Zuführung zu der genann-
ten Sonderrücklage z.B. im Haushaltsjahr erzielte Erträge zu nutzen, die dadurch entstehen können, dass für 
gemeindliche Grundstücke, die mit ihrem Anschaffungspreis in der gemeindlichen Bilanz angesetzt sind und 
keiner Abschreibung unterliegen, ein Veräußerungserlös erzielt wird, der über dem Buchwert liegt. 
 
 
1.2.3.2 Die Abdeckung eines Jahresfehlbetrages 
 
Im Rahmen der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses soll der Rat der Gemeinde auch über die 
Behandlung des entstandenen Jahresfehlbetrages beschließen. Hierbei eröffnen sich wegen der gesetzlichen 
Bindung an die einschlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften für den Rat der Gemeinde keine tatsächlichen 
Entscheidungsmöglichkeiten. Der Rat hat bei einem Jahresfehlbetrag zu beachten, dass aus der “Pufferfunktion“ 
der Ausgleichsrücklage und ihrem Ansatz als gesonderter Posten innerhalb des Eigenkapitals auf der Passivseite 
der Bilanz sich die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vor der allgemeinen 
Rücklage ergibt.  
 
Diese Zwecksetzung hat der Gesetzgeber mit der Ausgleichsrücklage deutlich zum Ausdruck gebracht, denn mit 
deren Hilfe kann der (fiktive) Haushaltsausgleich herbeigeführt werden (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW). Die 
Ausgleichsfiktion soll dabei auch für den Jahresabschluss gelten, denn der gemeindliche Haushalt muss in jedem 
Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 1 GO NRW). Die Gemeinde ist daher 
nach der Systematik der gestuften Ausgleichsregelungen verpflichtet, für die Abdeckung ihres Jahresfehlbetrages 
die Ausgleichsrücklage vor der allgemeinen Rücklage in Anspruch zu nehmen. Eine Wahlmöglichkeit steht der 
Gemeinde dabei nicht zu und es bleibt auch kein Raum für die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.  
 
Die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zur Abdeckung eines Jahresfehlbe-
trages besteht auch dann, wenn die Mittel der Ausgleichsrücklage nicht zur Deckung ausreichen und zusätzlich 
die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Die Nebenbestimmungen zur dann erforderlichen 
Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rücklage sind dann von der Aufsichtsbehörde so zu fassen, 
dass sie geeignet sind, das Ziel, den jährlichen Haushaltsausgleich mit Hilfe von Konsolidierungsmaßnahmen 
wiederherzustellen, schnellstmöglich wieder zu erreichen. Diese Sachlage ist auch bei der Beurteilung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes zu beachten. 
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Stellungnahme des Kämmerers zum Jahresabschluss): 
 
Dem Kämmerer ist - wie beim Erlass der Haushaltssatzung nach § 80 GO NRW - auch bei der Feststellung des 
Jahresabschlusses ein gesetzliches Anhörungsrecht im Rat der Gemeinde eingeräumt worden. Dieses Rederecht 
setzt voraus, dass zuvor der Bürgermeister seinen Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses geändert und 
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der Kämmerer dazu eine Stellungnahme über seine Auffassung über den Jahresabschluss gegenüber dem Bür-
germeister abgegeben hat (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW).  
 
Der Bürgermeister ist dann verpflichtet, die vom Kämmerer abgegebene schriftliche mit dem Entwurf des Jahres-
abschlusses dem Rat zuzuleiten. Die Stellungnahme des Kämmerers ist dabei nicht ein Teil des Entwurfs des 
gemeindlichen Jahresabschlusses. Sie stellt lediglich eine ergänzende Information für den Rat dazu dar, weil das 
Aufstellungsverfahren des Entwurfs des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen, den der Rat festzustellen hat, 
betroffen ist. Es ist daher ausreichend, wenn der Rat vor der Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde 
über die abweichende Auffassung des Kämmerers zum Entwurf informiert worden ist.  
 
Die schriftliche Stellungnahme des Kämmerers über seine abweichende Auffassung ist daher als ein Teil der vom 
Bürgermeister zu erstellenden Beschlussvorlage anzusehen, auch dann nicht, wenn z. B. im Ergebnis der Rech-
nungsprüfungsausschuss der Auffassung des Kämmerers folgt. In den Fällen, in denen eine schriftliche Stellung-
nahme des Kämmerers vorliegt, kann die darin geäußerte abweichende Auffassung zum Entwurf des gemeindli-
chen Jahresabschlusses nicht persönlich vom Bürgermeister, auch nicht stellvertretend für den Kämmerer, im Rat 
der Gemeinde vorgetragen werden.  
 
Das Rederecht ist als persönliches Recht ausgestaltet worden und kann daher nur vom Kämmerer selbst, der 
dafür in der entsprechenden Sitzung des Rates anwesend sein muss, ausgeübt werden. Diese Handhabung soll 
auch in den Fällen eine entsprechende Anwendung finden, in denen der Kämmerer eine schriftliche Stellung-
nahme zum Prüfungsergebnis des Rechnungsprüfungsausschusses über den gemeindlichen Jahresabschluss 
abgegeben hat (vgl. § 101 Absatz 2 GO NRW). 
 
 
1.4 Zu Satz 4 (Entlastung des Bürgermeisters durch die Ratsmitglieder): 
 
1.4.1 Inhalte und Zwecke der Vorschrift 
 
Die Ratsmitglieder im Rat der Gemeinde entscheiden nach der Vorschrift persönlich über die Entlastung des 
Bürgermeisters hinsichtlich seiner Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haus-
haltsjahr. Die Entlastung ist dabei eine Festlegung der Ratsmitglieder dahingehend, dass aufgrund des vorgeleg-
ten Jahresabschlusses und der vorgenommenen Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss keine Ein-
wendungen gegen die Haushaltsführung des Bürgermeisters erhoben werden. Im Rahmen ihrer Beratungen über 
den gemeindlichen Jahresabschluss und der Entscheidung über die Entlastung des Bürgermeisters haben die 
Ratsmitglieder daher die Haushaltsführung des Bürgermeisters im abgelaufenen Haushaltsjahr zu würdigen.  
 
Die Bedeutung der Entlastung des Bürgermeisters durch die Ratsmitglieder bringt es mit sich, dass die Entschei-
dung über die Entlastung grundsätzlich erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Ge-
meinde erfolgen kann. Die Entscheidung erfordert zudem einen gemeindlichen Jahresabschluss, der durch den 
Rechnungsprüfungsausschuss insgesamt, also auch hinsichtlich seiner haushaltsmäßigen Ordnungsmäßigkeit, 
geprüft wurde. Nur dann werden die Ratsmitglieder in die Lage versetzt, die Tätigkeit des Bürgermeisters in Be-
zug auf die ordnungsgemäße Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 
beurteilen zu können.  
 
Die Ratsmitglieder benötigen daher neben den im Jahresabschluss dargestellten Ergebnissen auch umfassende 
Informationen über die tatsächliche Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haus-
haltsjahr. Sie gewinnen durch diese Informationen die notwendigen Sachkenntnisse zur Beurteilung der Ord-
nungsmäßigkeit der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr, bei der die Vorgaben 
des Rates von erheblicher Bedeutung sind. Mit diesen Kenntnissen kann jedes Ratsmitglied eine Entscheidung 
über die Entlastung des Bürgermeisters treffen.  
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Eine sorgfältige Beurteilung der örtlichen Haushaltswirtschaft ist insbesondere dann notwendig, wenn der Rech-
nungsprüfungsausschuss zum gemeindlichen Jahresabschluss einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt hat, oder der Bestätigungsvermerk aufgrund von Beanstandungen von ihm versagt worden ist oder der 
Bestätigungsvermerk deshalb von ihm versagt wurde, weil der Ausschuss nicht in der Lage war, eine Beurteilung 
über den gemeindlichen Jahresabschluss vorzunehmen. Auf diese Sorgfaltspflicht kann nicht verzichtet werden, 
auch wenn bereits zuvor durch eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem Rechnungsprüfungsausschuss als 
zuständige Prüfungsinstanz und der gemeindlichen Verwaltung versucht wurde, die aufgrund der örtlichen Prü-
fung des Jahresabschlusses auszusprechenden Beanstandungen auszuräumen.  
 
 
1.4.2 Die sachbezogene Entlastung 
 
Die Entlastung des Bürgermeisters durch die Ratsmitglieder ist als eine funktionelle, und damit als eine amtsbe-
zogene Entlastung anzusehen und stellt keine persönliche Entlastung dar. Dafür spricht auch, dass im Falle einer 
eingeschränkten Entlastung des Bürgermeisters durch die Ratsmitglieder zu prüfen und festzustellen ist, wer 
persönlich für die Mängel oder die haushaltsrechtlichen Verstöße verantwortlich ist und welche Maßnahmen des-
halb zu ergreifen sind. In solchen Fällen können der Bürgermeister oder auch Beschäftigte der gemeindlichen 
Verwaltung persönlich betroffen und verantwortlich sein. Es können aber auch Ratsmitglieder betroffen sein, 
soweit dann die Voraussetzungen des § 43 Absatz 4 GO NRW vorliegen. 
 
Eine Entlastung des Bürgermeisters ersetzt aber nicht gleichzeitig die fehlenden Zustimmungen des Rates im 
Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Der Rat muss sich vielmehr bereits im Rahmen 
der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses entscheiden, ob er noch nicht erteilte Zustimmungen 
nachträglich erteilen will bzw. in seine Feststellung einschließt oder ob er ihr Fehlen in Einzelfällen als unwichtig 
ansehen will. Die Ratsmitglieder können das Ergebnis aus dieser Abwägung in ihre Meinungsbildung über die 
Entlastung des Bürgermeisters einbeziehen, denn bei besonderen Vorkommnissen können sie ggf. die Entlas-
tung des Bürgermeisters auch einschränken.  
 
In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass der Bürgermeister kraft Gesetzes ein Mitglied im Rat der 
Gemeinde ist und ihm ein Stimmrecht in diesem Gremium zusteht (vgl. § 40 Absatz 2 GO NRW). Die Vorschrift 
schränkt aber gleichzeitig die Stimmrechte des Bürgermeisters wieder ein, denn er gilt, wenn die Ratsmitglieder 
durch Beschluss über seine Entlastung entscheiden, in der Sache als befangen. Durch die Vorschrift wird daher 
der Bürgermeister ausdrücklich von der Teilnahme an der Abstimmung über seine Entlastung ausgeschlossen. 
Dem Bürgermeister wird grundsätzlich ein Anspruch auf seine Entlastung zugestanden, wenn von ihm die ge-
meindliche Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr ordnungsgemäß geführt worden ist. Die Entlas-
tung des Bürgermeisters kann dabei durch die Ratsmitglieder vorbehaltlos oder mit Vorbehalten ausgesprochen, 
aber auch verweigert werden. 
 
 
1.4.3 Der Entlastungsbeschluss ohne Vorbehalte 
 
Ein vorbehaltloser Entlastungsbeschluss der Ratsmitglieder bringt zum Ausdruck, dass beim Rat der Gemeinde 
keine Bedenken gegen die ausgeübte Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr, wie sie sich nach dem 
durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss darstellt, bestehen. Durch den Beschluss 
erklären sich die Ratsmitglieder mit der Haushaltsführung des Bürgermeisters einverstanden und billigen im ge-
meindlichen Jahresabschluss aufgezeigte Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres.  
 
Mit der Erteilung der Entlastung verzichten die Ratsmitglieder gleichzeitig darauf, die bei der Prüfung möglicher-
weise festgestellten und nicht ausgeräumten Mängel nicht weiter zu beanstanden. Dieses Ergebnis bedeutet 
allerdings nicht, dass diese haushaltswirtschaftlichen Mängel, soweit sie im Prüfungsbericht des Rechnungsprü-
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fungsausschusses benannt werden, als beseitigt anzusehen sind. Soweit eine Behebung der Mängel möglich ist, 
muss vom Bürgermeister dafür Sorge getragen werden.  
 
 
1.4.4 Der Entlastungsbeschluss mit Vorbehalten  
 
Die Ratsmitglieder können die Entlastung des Bürgermeisters aber auch mit Vorbehalten oder mit Einschränkun-
gen aussprechen. Eine Einschränkung wird i.d.R. dann notwendig sein, wenn festgestellte Mängel bei der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Entlastung des Bürgermeisters 
noch nicht ausgeräumt werden konnten und deren Gewicht bzw. Bedeutung aber so groß ist, dass eine uneinge-
schränkte Entlastung des Bürgermeisters nicht geboten ist. Eine Einschränkung der Entlastung des Bürgermeis-
ters könnte ggf. dann vorzunehmen sein, wenn aus Sicht des Rates eine fehlerhafte Haushaltsführung im abge-
laufenen Haushaltsjahr entstanden ist, z. B. durch den Abschluss von Vereinbarungen ohne Zustimmung des 
Rates, die zu erheblichen gemeindlichen Belastungen in künftigen Haushaltsjahren führen werden. 
 
Bei einer Entlastung des Bürgermeisters, die durch die Ratsmitglieder mit Einschränkungen ausgesprochen wer-
den soll, ist ggf. die Stellungnahme des Bürgermeisters und/oder des Kämmerers zum Prüfungsbericht des 
Rechnungsprüfungsausschusses zu berücksichtigen, insbesondere dann, wenn der Rechnungsprüfungsaus-
schuss einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk zum gemeindlichen Jahresabschluss erteilt hat. Diese Sach-
lage gilt auch dann, wenn zuvor bereits durch eine Zusammenarbeit zwischen der Prüfungsinstanz und der ge-
meindlichen Verwaltung die im Jahresabschluss aufgetretenen Fehler beseitigt worden sind. In den Fällen, in 
denen die Entlastung des Bürgermeisters mit Vorbehalten oder Einschränkungen ausgesprochen wird, sind die 
Gründe dafür gegenüber dem Bürgermeister anzugeben.  
 
In solchen Fällen sollten im Rahmen der Beratungen zur Entscheidung der Ratsmitglieder über die Entlastung 
des Bürgermeisters intensive Auseinandersetzungen über die örtlichen Gegebenheiten bezogen auf das abgelau-
fene Haushaltsjahr geführt werden und möglichst Sachverhalte korrekt benannt werden, die Anlass für die Fest-
legung von Vorbehalten sein können. Ebenso können Ereignisse aus der Ausführung der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr dafür ausschlaggebend sein, durch die z.B. das Budgetrecht des 
Rates der Gemeinde wesentlich betroffen war.  
 
Der Rat der Gemeinde kann in den Fällen, in denen die Entlastung des Bürgermeisters durch die Ratsmitglieder 
mit Vorbehalten oder Einschränkungen ausgesprochen worden ist, die notwendigen Anordnungen und Maßnah-
men treffen, die der Beseitigung der festgestellten Mängel dienen müssen. Deren Umfang und Inhalte sind dabei 
i.d.R. daran zu orientieren, was zuvor in der Sache beanstandet worden ist. Dabei kommt es auch darauf an, 
welches Gewicht die Summe der Mängel im Rahmen der gesamten Haushaltswirtschaft hat und ob die Mängel so 
wesentlich sind, dass deren Beseitigung zwingend geboten ist. Dabei sind die zu treffenden Anordnungen und 
Maßnahmen auch nach deren Umsetzbarkeit sowie nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beurteilen. 
 
 
1.5 Zu Satz 5 (Verweigerung der Entlastung des Bürgermeisters): 
 
Nach der Vorschrift haben die Ratsmitglieder auch die Möglichkeit, die Entlastung des Bürgermeisters zu verwei-
gern auszusprechen. Eine Verweigerung der Entlastung dürfte sich jedoch i.d.R. auf die Fälle beschränken, in 
denen schwerwiegende Verstöße vorliegen, die ggf. auch dienstrechtliche Maßnahmen und Schadensersatzan-
sprüche notwendig machen. Dabei kommt es auch darauf an, welches Gewicht die Summe dieser Verstöße im 
Rahmen der gesamten Haushaltswirtschaft hat und ob die Verweigerung der Entlastung nach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit der Mittel vertretbar und geboten ist.  
 
Bei der Entscheidung über die Verweigerung der Entlastung des Bürgermeisters ist die Stellungnahme des Bür-
germeisters und/oder des Kämmerers zum Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses zu berücksich-
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tigen (vgl. § 101 Absatz 2 GO NRW). Die Einbeziehung der Stellungnahmen ist insbesondere dann geboten, 
wenn der Rechnungsprüfungsausschuss den Bestätigungsvermerk aufgrund von Beanstandungen versagt hat 
oder der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wurde, weil der Ausschuss als Prüfer nicht in der Lage war, eine 
Beurteilung vorzunehmen.  
 
In diesen Fällen kommt es darauf an, ob bereits durch eine Zusammenarbeit zwischen der Prüfungsinstanz und 
der gemeindlichen Verwaltung die im gemeindlichen Jahresabschluss aufgetretenen Fehler beseitigt worden sind. 
In den Fällen der Verweigerung der Entlastung des Bürgermeisters durch die Ratsmitglieder muss konkret darge-
legt werden, welche Verhaltensweisen des Bürgermeisters als Verantwortlichen in der Gemeinde oder welche 
Ergebnisse oder Maßnahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft als Verstoß gegen die beschlossene Haus-
haltssatzung mit ihren Anlagen bewertet werden und weshalb sie als so erheblich eingestuft werden, dass des-
halb dem Bürgermeister die Entlastung verweigert wird. Die Ratsmitglieder haben deshalb bei einer Verweige-
rung der Entlastung des Bürgermeisters, ihm gegenüber konkrete Gründe dafür anzugeben.  
 
Der Rat der Gemeinde kann in den Fällen, in denen die Entlastung des Bürgermeisters durch die Ratsmitglieder 
verweigert worden ist, die notwendigen Anordnungen und Maßnahmen treffen, die der Beseitigung der festge-
stellten Mängel dienen müssen. Deren Umfang und Inhalte sind dabei i.d.R. daran zu orientieren, was zuvor in 
der Sache beanstandet worden ist. Dabei kommt es auch darauf an, welches Gewicht die Summe der Mängel im 
Rahmen der gesamten Haushaltswirtschaft hat und ob die Mängel so wesentlich sind, dass deren Beseitigung 
zwingend geboten ist. Dabei sind die zu treffenden Anordnungen und Maßnahmen auch nach deren Umsetzbar-
keit sowie nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beurteilen. 
 
 
1.6 Zu Satz 6 (Verweigerung der Feststellung des Jahresabschlusses): 
 
Dem Rat der Gemeinde steht nach der Vorschrift auch das Recht zu, die Feststellung des gemeindlichen Jahres-
abschlusses nicht nur vorbehaltlos oder mit Vorbehalten auszusprechen, sondern auch zu verweigern. Eine Ver-
weigerung der Feststellung dürfte sich i.d.R. auf die wesentlichen Fälle beschränken, in denen schwerwiegende 
Verstöße bei der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft vorliegen, die ggf. auch Schadensersatzan-
sprüche von Dritten auslösen können. Dabei kommt es auch darauf an, welches Gewicht die Summe dieser Ver-
stöße im Rahmen der gesamten Haushaltswirtschaft der Gemeinde hat.  
 
In den Fällen, in denen für den Rat ein oder mehrere Anlässe bestehen, die Feststellung des gemeindlichen Jah-
resabschlusses zu verweigern, so hat er die Gründe dafür gegenüber dem Bürgermeister anzugeben. Es ist da-
bei zu berücksichtigen, dass dem Bürgermeister ein Anspruch gegenüber dem Rat der Gemeinde auf eine Be-
gründung bei der Verweigerung der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses oder bei einer Feststel-
lung mit Einschränkungen zugestanden wird. Vom Rat der Gemeinde muss in diesen Fällen konkret dargelegt 
werden, welche Verhaltensweisen oder Ergebnisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft als Verstoß gegen die 
beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen oder gegen den Jahresabschluss gewertet wurden oder wel-
che Mängel in der Haushaltsführung von so erheblichem Gewicht sind, dass die Feststellung des Jahresab-
schlusses zu verweigern oder einzuschränken ist.  
 
Der Rat der Gemeinde kann in den Fällen, in denen die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses von 
ihm verweigert worden ist, die notwendigen Anordnungen treffen, die der Beseitigung der festgestellten Verstöße 
dienen müssen. Deren Umfang und Inhalte sind dabei i.d.R. daran zu orientieren, was zuvor in der Sache bean-
standet worden ist. Dabei kommt es auch darauf an, welches Gewicht die Summe der Mängel im Rahmen der 
gesamten Haushaltswirtschaft hat und ob die Mängel so wesentlich sind, dass deren Beseitigung zwingend gebo-
ten ist. Dabei sind die zu treffenden Anordnungen und Maßnahmen auch nach deren Umsetzbarkeit sowie nach 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beurteilen. 
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2. Zu Absatz 2 (Anzeige und Veröffentlichung des gemeindlichen Jahresabschlusses): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Pflicht zur Anzeige des Jahresabschlusses): 
 
2.1.1 Die Pflichten der Gemeinde 
 
2.1.1.1 Die Anzeige des Jahresabschlusses 
 
Die Vorschrift sieht wegen der Bedeutung der Aufsicht des Landes für die Gemeinden vor, dass der gemeindliche 
Jahresabschluss unverzüglich nach seiner Feststellung durch den Rat der Gemeinde der Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen ist (vgl. § 11 GO NRW). Aus der ausschlaggebenden Bedeutung, die der Jahresabschluss für den Nach-
weis der Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben und über die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
im Haushaltsjahr hat, ergibt sich die Notwendigkeit für die Aufsichtsbehörde der Gemeinde, sich jeweils nach 
Ablauf des Haushaltsjahres einen Überblick über die wirtschaftliche Lage sowie über die Chancen und Risiken für 
die weitere Entwicklung der Gemeinde zu verschaffen.  
 
Die mit der Anzeige des gemeindlichen Jahresabschlusses der Aufsichtsbehörde der Gemeinde vorzulegenden 
Unterlagen müssen eine Gesamtübersicht über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Ge-
meinde, die auch die Aufsichtsbehörde haben sollte, geeignet sein. Der Aufsichtsbehörde ist daher der vom Rat 
der Gemeinde festgestellte Jahresabschluss mit seinen Bestandteilen und Anlagen vorzulegen, die Gegenstand 
der vom Rat vorgenommenen Feststellung waren. Dazu gehört auch der gemeindliche Lagebericht, denn durch 
den Begriff „beizufügen“ besteht kein Anlass, auf eine Übersendung des Lageberichtes an die Aufsichtsbehörde 
zu verzichten (vgl. § 95 Absatz 1 Satz 4 GO NRW). Die Pflichtangaben im Lagebericht lösen i.d.R. ein Informati-
onsbedürfnis für die Aufsichtsbehörde als Rechtsaufsicht über die Gemeinde aus (vgl. § 95 Abs. 2 GO NRW). 
 
In den Fällen, in denen der Rat der Gemeinde seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Feststellung des Jahresab-
schlusses bis zu dem gesetzlich bestimmten Termin „bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr 
folgenden Jahres“ nicht nach, hat die Gemeinde ihre Aufsichtsbehörde vorher darüber zu unterrichten. Sie hat in 
ihrem Bericht an die Aufsichtsbehörde die Gründe für das Versäumnis anzugeben sowie aufzuzeigen, welcher 
Verfahrensstand zur Feststellung des Jahresabschlusses besteht, wann die Feststellung durch den Rat vorgese-
hen ist und bis zu welchem schnellstmöglichen Zeitpunkt die Anzeige bei der Aufsichtsbehörde nachgeholt wird. 
Die Gemeinde hat diese Ankündigungen baldmöglichst umzusetzen.  
 
 
2.1.1.2 Die Anzeige der Entlastung des Bürgermeisters 
 
Für die Anzeige des vom Rat der Gemeinde festgestellten Jahresabschlusses an die Aufsichtsbehörde ist nicht 
ausdrücklich geregelt, dass der Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters der Aufsichtsbehörde anzu-
zeigen ist. Die Entscheidung der Ratsmitglieder verfehlt aber ihren Zweck, wenn nicht auch die Aufsichtsbehörde 
der Gemeinde im Rahmen der Anzeige des gemeindlichen Jahresabschlusses über die Entlastung des Bürger-
meisters informiert wird. Auch wenn keine ausdrückliche gesetzliche Informationspflicht darüber besteht, bietet es 
sich für die Gemeinde an, die Information über die Entlastung des Bürgermeisters oder deren Verweigerung der 
Aufsichtsbehörde im Rahmen der Anzeige des gemeindlichen Jahresabschlusses zukommen zu lassen.  
 
Eine solche Verfahrensweise ist auch zweckmäßig, denn die Entlastungsentscheidung der Ratsmitglieder steht in 
einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde durch den Rat 
und wird üblicherweise in Abhängigkeit davon getroffen. Im Rahmen der Anzeige des gemeindlichen Jahresab-
schlusses hat die Aufsichtsbehörde daher auch zu berücksichtigen, ob und wie die Ratsmitglieder über die Ent-
lastung des Bürgermeisters entschieden haben und ob das Ergebnis der Prüfung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses dabei berücksichtigt worden ist. Dieses gilt auch dann, wenn der Rechnungsprüfungsausschuss einen 
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uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat, aber insbesondere auch dann, wenn der Ausschuss nur 
einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt oder den Bestätigungsvermerk versagt hat.  
 
 
2.1.1.3 Die Anzeige eines Jahresfehlbetrages 
 
Der gemeindliche Jahresabschluss unterliegt keiner grundsätzlichen Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbe-
hörde, denn er ist Ausdruck der gemeindlichen Finanzhoheit und der Selbstverwaltung der Gemeinde. Auch ein 
Erlaubnisvorbehalt durch die staatliche Aufsicht kommt daher für den Regelfall nicht in Betracht. Nur wenn im 
Einzelfall bei der Bestätigung des Jahresabschlusses die gemeindliche Ergebnisrechnung trotz eines ursprünglich 
ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewie-
sen ausweist, entsteht eine besondere Anzeigepflicht für die Gemeinde (vgl. § 75 Absatz 5 GO NRW.  
 
Ein solcher Jahresfehlbetrag in der gemeindlichen Ergebnisrechnung kann z. B. dazu führen, dass die allgemeine 
Rücklage in einem größeren Umfang verringert werden muss, als es im Rahmen der gemeindlichen Haushalts-
satzung vorgesehen war. Es kann dadurch auch die Pflicht für die Gemeinde ausgelöst werden, ein Haushaltssi-
cherungskonzept aufzustellen, das dann zum Bestandteil des nächsten gemeindlichen Haushaltsplans wird (vgl. 
§ 76 und § 79 Absatz 2 Satz 2 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 1 Nummer 4 GemHVO NRW). Die Aufstellung des 
Haushaltssicherungskonzeptes löst dabei eine eigenständige Genehmigungspflicht aus, die jedoch nicht den 
anzuzeigenden Jahresabschluss der Gemeinde berührt (vgl. § 76 Absatz 2 GO NRW).  
 
In einem solchen Fall muss die Gemeinde diesen Sachverhalt der Aufsichtsbehörde unverzüglich nach ihrer 
Kenntnis anzeigen. Diese Anzeige liegt in zeitlicher Hinsicht immer vor der Anzeige des festgestellten Jahresab-
schlusses an die Aufsichtsbehörde, denn die Kenntnis über einen entstandenen höheren Fehlbetrag wird im 
Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Kämmerer erlangt. Die Aufsichtsbe-
hörde kann dann Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchführen oder – wenn 
und solange diese Befugnisse nicht ausreichen – einen Beauftragten bestellen, um eine geordnete Haushalts-
wirtschaft wieder herzustellen (vgl. § 75 Absatz 5 GO NRW).  
 
 
2.1.2 Die Pflichten der Aufsichtsbehörde 
 
2.1.2.1 Die Stellung der Aufsichtsbehörde 
 
Die Gemeinde ist eine Gebietskörperschaft mit dem Recht der Selbstverwaltung durch ihre gewählten Organe 
und in ihrem Gebiet die alleinige Trägerin der öffentlichen Verwaltung, sowie die Gesetze nicht anderes vor-
schreiben (vgl. Art. 78 Absatz 1 und 2 LV NRW). In diesem Zusammenhang hat das Land die Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung der Gemeinde zu überwachen (vgl. Art. 78 Absatz 4 LV NRW). Die Gemeindeordnung in Nord-
rhein-Westfalen baut auf der Landesverfassung auf und enthält als Grundlage für die Gemeinde deshalb Rechte 
und Pflichten sowie auch Regelungen über die Gestaltung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, aber auch 
Rechte der Aufsichtsbehörden der Gemeinde. Diese Rechte gegenüber den Gemeinden werden durch die §§ 119 
bis 128 im 13. Teil der Gemeindeordnung NRW näher ausgestaltet. 
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft gehört in diesem rechtlichen Rahmen zu den Selbstverwaltungsaufgaben 
der Gemeinde, sodass die Aufsicht des Landes darüber ein Teil der allgemeinen Aufsicht des Landes nach § 119 
GO NRW ist. Die Rechtsaufsicht erstreckt sich dabei darauf, dass die Gemeinde im Einklang mit den Gesetzen 
verwaltet wird. In diesem Sinne enthält die Gemeindeordnung NRW zusätzlich an verschiedenen Stellen beson-
dere Vorgaben für eine Beteiligung der gesetzlich zuständigen Aufsichtsbehörde der Gemeinde, z.B. bei der 
Planung, Ausführung und Abrechnung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft in Form von Anzeigen. Daneben 
besteht für die Aufsichtsbehörde ein umfassendes Informationsrecht gegenüber der Gemeinde. Sie kann sich 
jederzeit über die Angelegenheiten der Gemeinde unterrichten lassen (vgl. § 121 GO NRW). 
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2.1.2.2 Die aufsichtsrechtliche Prüfung des Jahresabschlusses 
 
Die Gemeinde hat den vom Rat der Gemeinde festgestellten Jahresabschluss unverzüglich ihrer Aufsichtsbehör-
de anzuzeigen (vgl. § 96 Abs. 2 GO NRW). Die Aufsichtsbehörde hat dann diesen Jahresabschluss mit seinen 
Anlagen grundsätzlich dahingehend zu prüfen, ob dieser formal richtig zustande gekommen ist und inhaltlich den 
einschlägigen Rechtsvorschriften entspricht. Der eigentlichen Abschlussanalyse soll daher eine formelle Prüfung 
vorausgehen, bei der auf die Ordnungsmäßigkeit des angezeigten Jahresabschlusses abzustellen ist.  
 
Die Aufsichtsbehörde hat jedoch nicht nur die Vollständigkeit der vorgelegten Abschlussunterlagen, sondern auch 
das Vorliegen einer ausreichenden inhaltlichen Bestimmtheit und Aussagekraft dieser Unterlagen zu prüfen, denn 
der gemeindliche Jahresabschluss muss auch aufzeigen, ob die Anforderungen der stetigen Aufgabenerfüllung 
und Leistungsfähigkeit der Gemeinde erfüllt worden sind (vgl. § 75 Abs. 1 GO NRW). Die Tätigkeit der Aufsichts-
behörde erfordert daher, das örtliche Verfahren der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses zu ken-
nen, um ggf. festgestellte Rechtsverstöße der Gemeinde mit den verfügbaren Mitteln beanstanden zu können. 
Sie hat auch die Einhaltung der übrigen rechtlichen Vorgaben zu überprüfen und dabei in der Sache das Ermes-
sen der Gemeinde zu beachten.  
 
Diese Prüfungen müssen ergänzt werden, wenn im Rahmen der Haushaltsplanung der Gemeinde eine Geneh-
migung für die Verringerung der allgemeinen Rücklage oder für das Haushaltssicherungskonzept erforderlich ist 
(vgl. § 75 Absatz 4 und § 76 Absatz 2 GO NRW). Von der Aufsichtsbehörde ist auch zu prüfen, ob aus der Aus-
führung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft rechtlich erhebliche Fehler entstanden sind. Insgesamt muss 
auch die Aufsichtsbehörde feststellen, ob der Jahresabschluss der Gemeinde den rechtlichen Anforderungen 
entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.  
 
 
2.1.2.3 Die aufsichtsrechtliche Prüfung und der Bestätigungsvermerk 
 
Im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Prüfung des von der Gemeinde angezeigten gemeindlichen Jahresabschlus-
ses hat die Aufsichtsbehörde auch das Ergebnis der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses zu berück-
sichtigen. Dieses Erfordernis besteht grundsätzlich auch dann, wenn der Rechnungsprüfungsausschuss einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat. Die Einbeziehung der Aussagen des Bestätigungsvermerks 
des Ausschusses in die aufsichtsrechtliche Prüfung ist aber insbesondere dann geboten, wenn der Ausschuss 
einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat, den Bestätigungsvermerk aufgrund von Beanstandungen 
versagt hat oder der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wurde, weil der Ausschuss sich nicht in der Lage sah, 
als Abschlussprüfer eine Beurteilung des gemeindlichen Jahresabschlusses vorzunehmen.  
 
In sämtlichen Fällen muss von der Aufsichtsbehörde geprüft werden, ob und bei welchen haushaltswirtschaftli-
chen Sachverhalten die Gemeinde gegen haushaltsrechtliche Vorschriften verstoßen hat. Bei einem einge-
schränkten Bestätigungsvermerk oder seiner Versagung sollte die Gemeinde im Rahmen ihrer Anzeige des Jah-
resabschlusses bereits die Ursachen dafür und die aufgrund dieser Lage entstandenen Auswirkungen auf die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft benennen bzw. transparent machen. In dieser aufsichtsrechtlichen Prüfung 
sind auch die ggf. abgegebenen Stellungnahmen des Bürgermeisters und/oder des Kämmerers zum Prüfungsbe-
richt des Rechnungsprüfungsausschusses zu berücksichtigen (vgl. § 101 Absatz 2 GO NRW). Die Aufsichtsbe-
hörde sollte in einem solchen Anzeigeverfahren der Gemeinde mindestens ihre aufsichtsrechtliche Einschätzung 
aufzeigen, sofern nicht wenn aufgetretener Rechtsverstöße der Gemeinde andere aufsichtsrechtliche Maßnah-
men geboten sind. 
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2.2 Zu Satz 2 (Bekanntmachung des Jahresabschlusses und Verfügbarhalten): 
 
2.2.1 Die Bekanntmachung des gemeindlichen Jahresabschlusses 
 
2.2.1.1 Die Inhalte und Zwecke 
 
Die Vorschrift sieht vor, dass der vom Rat festgestellte Jahresabschluss der Gemeinde öffentlich bekannt zu 
machen ist. Dabei ist die Bekanntmachungsverordnung zu beachten, die inhaltliche Vorgaben und Verfahrens-
vorgaben zur Durchführung der Bekanntmachung von gemeindlichen Beschlüssen enthält (vgl. § 2 ff. Bekanntm-
VO NRW). Mit der Bekanntmachung des gemeindlichen Jahresabschlusses soll erreicht werden, dass die Ein-
wohner und Abgabepflichtigen bürgerfreundlich und bürgernah über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des 
abgelaufenen Haushaltsjahres, über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde sowie über die voraussichtlichen 
Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung der Gemeinde informiert werden.  
 
Die Einwohner sind einerseits Adressaten des gemeindlichen Handelns und sollen daher andererseits die Arbeit 
von Rat und Verwaltung der Gemeinde unterstützen. Es besteht daher ein berechtigtes Interesse der Öffentlich-
keit an Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde als auch über die das Ergebnis der Haushalts-
wirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres. Der Jahresabschluss der Gemeinde stellt daher eine Finanzbe-
richterstattung der Gemeinde gegenüber den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft dar, die darauf 
einen grundsätzlichen Anspruch haben. Ggf. sind von der Gemeinde noch weitere detailliertere Informationen 
über die Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu geben, z. B. über die Durchführung der von der Öffentlichkeit für 
das Haushaltsjahr vorgeschlagenen Maßnahmen.  
 
Wegen der Bedeutung der Aufsicht des Landes für die Gemeinden (vgl. § 11 GO NRW) sollte der gemeindliche 
Jahresabschluss jedoch nicht vor der Anzeige an die Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht werden. Es 
bietet sich vielmehr an, eine Frist von einem Monat für die Bekanntmachung des Jahresabschlusses einzuhalten, 
wie es für die gemeindliche Haushaltssatzung vorgesehen ist (vgl. § 80 Absatz 5 Satz 3 GO NRW). Es kann in 
dieser Zeit durch geeignete Informationen sichergestellt werden, dass die Aufsichtsbehörde keine rechtlichen 
Bedenken gegen den vom Rat der Gemeinde festgestellten Jahresabschluss erheben wird.  
 
Die Gemeinde sollte zudem in der Bekanntmachung neben dem Ort, an dem der Jahresabschluss zur Einsicht-
nahme zur Verfügung steht, gleichzeitig auch die Gesamtzeit dieser Bereitstellung angeben. Sie muss außerdem 
dafür Sorge tragen, dass die von ihr bereitgestellten haushaltswirtschaftlichen Informationen barrierefrei verfügbar 
sind und der Zugang dazu nicht eingeschränkt ist, sodass z. B. für Menschen mit Behinderungen ggf. Hindernisse 
für ihre Teilhabe am haushaltswirtschaftlichen Geschehen bzw. an den Entscheidungsprozessen bestehen (vgl. 
z. B.: Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung Nordrhein-Westfalen - BITV NRW).  
 
Die Inhalte und Zwecke einer gemeindlichen Bekanntmachung bedingen, dass die Bekanntmachung nicht auf ein 
unvertretbares Maß reduziert werden darf. Dem Zweck der Beteiligung der Öffentlichkeit an der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft darf nicht entgegen gewirkt werden. Die Gemeinde sollte bei einem Verfügbarhalten des 
Jahresabschlusses im Internet bereits in der Bekanntmachung darauf hinweisen und dazu die einschlägige Inter-
netadresse angeben. 
 
 
2.2.1.2 Die Zwecke der Bekanntmachung  
 
Die Bekanntmachung des gemeindlichen Jahresabschlusses erfüllt als Information an die Einwohner und Abga-
bepflichtigen nur dann ihren Zweck, wenn damit auch die wichtigsten Ergebnisse aus der Ergebnisrechnung und 
aus der Finanzrechnung sowie das Bilanzvolumen und die wichtigsten Bilanzposten öffentlich gemacht werden. 
Es ist dazu aber nicht erforderlich, den gesamten gemeindlichen Jahresabschluss mit seinen Anlagen zum Inhalt 
der Bekanntmachung, z. B. im Amtsblatt der Gemeinde, zu machen. Mit einer Einsichtnahme in den gemeindli-
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chen Jahresabschluss können die Einwohner und Abgabepflichtigen ein umfassendes Bild über die gemeindliche 
Haushaltswirtschaft und über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde erhalten.  
 
Als Folge der Bekanntmachung des gemeindlichen Jahresabschlusses müssen die Unterlagen über den Jahres-
abschluss der Gemeinde mit allen dazugehörigen Bestandteilen und Anlagen, die auch dem Rat bei seiner Fest-
stellung vorlagen, öffentlich zugänglich sein. Diese Sachlage schließt auch den gemeindlichen Lagebericht ein, 
denn die Regelung bietet durch den darin enthaltenen Begriff „beizufügen“ keinen Anlass, den Lagebericht nicht 
den Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses verfügbar zu machen. Es dürfte vielmehr durch die 
Pflichtangaben im Lagebericht ein besonderes Bedürfnis der Öffentlichkeit bestehen, auch die darin enthaltenen 
Informationen zu kennen (vgl. § 95 Absatz 2 GO NRW).  
 
Aus diesen Gründen besteht kein Anlass mehr für eine befristete Auslegung des Jahresabschlusses der Gemein-
de. Vielmehr soll der gemeindliche Jahresabschluss bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses von 
der Gemeinde zur Einsichtnahme verfügbar gehalten werden. Damit wird dem Grundsatz der Öffentlichkeit, der 
sich durch die gesamte Haushaltswirtschaft der Gemeinde zieht, ausreichend Rechnung getragen. Der Gemeinde 
bleibt dabei die Entscheidung überlassen, welche haushaltswirtschaftlichen Informationen bereits im Rahmen der 
Bekanntmachung des gemeindlichen Jahresabschlusses gegeben werden.  
 
Die Gemeinde muss außerdem unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich festle-
gen, ob sie den Jahresabschluss barrierefrei in herkömmlicher Weise als Druckwerk oder im Internet verfügbar 
macht oder in sonstiger Weise über ihre wirtschaftliche Lage und das Ergebnis des abgelaufenen Haushaltsjah-
res informiert. Sie sollte in ihrer Bekanntmachung ggf. bereits die betreffende Internetseite angeben. Die Be-
kanntmachungsverordnung lässt es dabei zu, dass bestimmte Materialien, die zum gemeindlichen Jahresab-
schluss gehören, zu jedermanns Einsicht an einer bestimmten Stelle der gemeindlichen Verwaltung ausgelegt 
werden (vgl. § 3 Absatz 2 BekanntmVO).  
 
Die Bekanntmachung des Jahresabschlusses und sein Verfügbarhalten als gesetzlich vorgesehene Bürgerbetei-
ligung erfordert auch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde. Es gilt, das Interesse der Bürgerin-
nen und Bürger am gemeindlichen Jahresabschluss als Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und damit 
insgesamt das Interesse am haushaltswirtschaftlichen Handeln der Gemeinde zu verstärken. Der gemeindliche 
Jahresabschluss soll daher verständliche und anschauliche Informationen über das Ergebnis und den erreichten 
Stand der Haushaltswirtschaft der Gemeinde enthalten, damit der Öffentlichkeit die Einsichtnahme in den festge-
stellten Jahresabschluss nahegelegt werden kann. Bei einem Verfügbarhalten des gemeindlichen Jahresab-
schlusses im Internet sollte in der örtlichen Bekanntmachung des gemeindlichen Jahresabschlusses darauf hin-
gewiesen und die einschlägige Internetadresse angegeben werden. 
 
 
2.2.1.3 Die Erweiterung der Bekanntmachung 
 
Die Bekanntmachung des gemeindlichen Jahresabschlusses bedarf einer Erweiterung für den Fall, dass die Ge-
meinde auf die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses verzichten kann. Ein solcher Verzicht entsteht 
z.B. dadurch, dass die Gemeinde über keinen voll zu konsolidieren Betrieb verfügt. In diesen Fällen besteht kein 
Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der Verwaltung der Gemeinde und mindestens einem gemeindlichen Betrieb, 
sodass die wichtigste Voraussetzung für einen gemeindlichen Gesamtabschluss nicht gegeben ist. Das Fehlen 
dieser Voraussetzung kann nicht dadurch geheilt werden, dass die Gemeinde über Betriebe verfügt, bei denen 
die Equity-Methode anzuwenden ist. Ein Verzicht auf die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses ist 
in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember zu überprüfen. 
 
Bei solchen örtlichen Gegebenheiten entfällt die förmliche Bekanntmachung über einen gemeindlichen Gesamt-
abschluss. Gleichwohl muss die Gemeinde die Öffentlichkeit über diese örtliche Sachlage in Kenntnis setzen. In 
den Fällen eines zulässigen Verzichts auf die Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses ist es als 
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vertretbar und sachgerecht anzusehen, wenn die Information über den Verzicht in die Bekanntmachung des ge-
meindlichen Jahresabschlusses eingebunden wird, denn regelmäßig dürfte durch die beiden gemeindlichen Ab-
schlüsse der gleiche Adressatenkreis angesprochen werden.  
 
 
2.2.1.4 Die Hindernisse für die Bekanntmachung  
 
Für die Bekanntmachung des Jahresabschlusses können vor Ort ggf. Hindernisse dadurch entstehen, dass zwar 
ein Beschluss des Rates der Gemeinde über die Feststellung des Jahresabschlusses vorliegt, jedoch die Rats-
mitglieder nicht die gesetzlich vorgesehene Entlastung des Bürgermeisters ausgesprochen, diese aber auch nicht 
verweigert haben. In solchen Fällen sind nicht die gesetzlich bestimmten Entscheidungen vollständig getroffen 
worden bzw. liegen nicht die notwendigen Beschlüsse vor, damit die Gemeinde eine Bekanntmachung ihres 
Jahresabschlusses vornehmen kann. Erst wenn die Entscheidungen tatsächlich getroffen wurden, besteht kein 
Hindernis für die öffentliche Bekanntmachung des gemeindlichen Jahresabschlusses mehr.  
 
Ein Hindernis für die Bekanntmachung kann auch dadurch bestehen, dass der Jahresabschluss der Gemeinde 
bei seiner Feststellung durch den Rat der Gemeinde nicht alle gesetzlich vorgesehenen Bestandteile, Anlagen 
oder Unterlagen umfasst. Sofern eine gesetzlich vorgesehene Anlage nicht Teil des Beschlusses des Rates über 
die Feststellung des Jahresabschlusses gewesen ist, liegt ein Hindernis für eine Bekanntmachung des gemeindli-
chen Jahresabschlusses vor, z. B. bei einem fehlenden Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO. Erst nach Beseiti-
gung eines solchen Hindernisses darf der Jahresabschluss öffentlich bekannt gemacht werden.  
 
 
2.2.1.5 Der Vollzug der Bekanntmachung  
 
Die öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses ist mit Ablauf des Erscheinungstages des Amtsblattes 
oder der Zeitung vollzogen, in der die Bekanntmachung erfolgt. Wird die Bekanntmachung in mehreren Zeitungen 
vorgenommen, ist die Bekanntmachung mit Ablauf des Tages der zuletzt erschienenen Zeitung vollzogen (vgl. § 
6 BekanntmVO). Die Öffentlichkeit ist danach nicht an eine bestimmte Auslegungsfrist des vom Rat festgestellten 
Jahresabschlusses gebunden, um sich darüber zu informieren, sondern kann im Rahmen eines langfristigen 
Verfügbarhaltens des Jahresabschlusses darin Einsicht nehmen. Deshalb soll in der Bekanntmachung auch die 
Stelle bezeichnet werden, an der der gemeindliche Jahresabschluss zur Einsichtnahme ausliegt. Das langfristige 
Verfügbarhalten des gemeindlichen Jahresabschlusses steht dem Vollzug der Bekanntmachung mit Ablauf des 
Erscheinungstages der Veröffentlichung nicht entgegen.  
 
 
2.2.1.6 Die Veröffentlichung von sonstigen Informationen  
 
2.2.1.6.1 Informationen zum Beteiligungsbericht 
 
Die Gemeinde muss bei einem Verzicht auf die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses dafür Sorge 
tragen und sicherstellen, dass der Beteiligungsbericht der Gemeinde, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirt-
schaftliche Betätigung zu erläutern, dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen ist. Diese Vorgabe ist 
unabhängig davon zu erfüllen, ob gemeindliche Betriebe dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses 
angehören. Der Bericht ist bei einem Verzicht auf die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses dem 
Jahresabschluss der Gemeinde beizufügen (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). Die Gemeinde kann dadurch 
ihren Beteiligungsbericht öffentlich machen, den Bericht zur Einsichtnahme verfügbar halten und für die Einsicht-
nahme in geeigneter Weise verfügbar halten. 
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2.2.1.6.2 Die Informationen über das Prüfungsergebnis 
 
Im Rahmen der Beratungen des Rates über den gemeindlichen Jahresabschluss wird eine ausreichende Öffent-
lichkeit über die durchgeführte Prüfung des Jahresabschlusses hergestellt und gewährleistet, dass ausreichende 
Informationen über die durchgeführte Jahresabschlussprüfung gegeben werden. Einer gesonderten Bekanntma-
chung des Prüfungsberichtes des Rechnungsprüfungsausschusses bedarf es deshalb nicht. Es ist auch haus-
haltsrechtlich nicht vorgeben, den Prüfungsbericht im Rahmen der Bekanntmachung des Jahresabschlusses der 
Gemeinde auch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Auch bei der Anzeige des gemeindlichen Jahresab-
schlusses an die Aufsichtsbehörde ist die Vorlage des Prüfungsberichtes nicht vorgesehen. 
 
Unter örtlichen Gesichtspunkten kann es aber im Einzelfall sinnvoll und sachgerecht sein, das Prüfungsergebnis 
oder ggf. auch den gesamten Prüfungsbericht allen Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses, z. B. der 
Öffentlichkeit und der Aufsichtsbehörde verfügbar zu machen. In solchen Fällen könnte der Prüfungsbericht des 
Rechnungsprüfungsausschusses nach der öffentlichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses aber auch 
zusammen mit dem Jahresabschluss zur Einsichtnahme durch Interessierte verfügbar gehalten werden. Dazu 
muss nicht ausdrücklich erkennbar gemacht werden, ob und wie der Rat der Gemeinde in seiner Feststellung des 
Jahresabschlusses das Prüfungsergebnis berücksichtigt hat.  
 
Im Rahmen des Verfügbarhaltens des gemeindlichen Jahresabschlusses durch die Gemeinde bietet es sich auch 
an, den Bestätigungsvermerk aus der Jahresabschlussprüfung, in dem das Prüfungsergebnis zusammenzufas-
sen ist, öffentlich zu machen (vgl. § 101 Absatz 3 GO NRW). Mit diesem Bestätigungsvermerk, der dem gemeind-
lichen Jahresabschluss im Rahmen der Anzeige an die zuständige Aufsichtsbehörde sowie der Bekanntmachung 
des Jahresabschlusses beigefügt werden sollte, wird dem Informationsbedürfnis des Adressatenkreises des ge-
meindlichen Jahresabschlusses sachgerecht und in ausreichendem Maße und Umfang genüge getan (vgl. § 96 
Absatz 2 GO NRW). Es wird dadurch ein gesonderter Nachweis aus der Prüfung des gemeindlichen Jahresab-
schlusses geführt, dass das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde ordnungsgemäß war.  
 
 
2.2.1.6.3 Die Informationen über die Entlastung des Bürgermeisters 
 
Die Entscheidung der Ratsmitglieder über die Entlastung des Bürgermeisters steht in einem unmittelbaren Zu-
sammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde durch den Rat und wird üblicherweise in 
Abhängigkeit davon getroffen. Ob und wie die Öffentlichkeit über diese Entscheidung im Zusammenhang mit der 
Bekanntmachung des gemeindlichen Jahresabschlusses oder gesondert darüber informiert wird, hat die Gemein-
de in eigener Verantwortung zu entscheiden. Die Entscheidung der Ratsmitglieder könnte aber ihren Zweck ver-
fehlen, wenn nicht auch die Öffentlichkeit darüber informiert wird, auch wenn keine ausdrückliche gesetzliche 
Informationspflicht dazu besteht. In den Fällen, in denen die Ratsmitglieder die Entlastung des Bürgermeisters mit 
Vorbehalten oder Einschränkungen ausgesprochen oder ggf. verweigert haben, sollten in den Informationen 
darüber an die Öffentlichkeit auch die wichtigsten Gründe enthalten sein. 
 
 
2.2.1.6.4 Keine pflichtige Bekanntgabe des Prüfungsberichtes 
 
Aus dem gesetzlichen Prüfungsauftrag zwischen dem Rat und seinem Rechnungsprüfungsausschuss entstehen 
keine gesonderten Pflichten für die Gemeinde, den Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über 
den gemeindlichen Jahresabschluss allgemein zu veröffentlichen und dadurch den Bürgerinnen und Bürgern in 
vollem Umfang bekannt zu machen bzw. zur Verfügung zu stellen. Eine gesonderte Bekanntgabe des Prüfungs-
berichtes ist haushaltsrechtlich nicht festgelegt worden. Aus der Jahresabschlussprüfung erwartet der Rat der 
Gemeinde als Auftraggeber und damit als Adressat des Prüfungsberichtes regelmäßig konkrete Empfehlungen 
zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Ordnungsmäßigkeit und der Funktionsfähigkeit des Verwaltungshan-
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delns der Gemeinde, damit für ihn entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung stehen. Dieser Anspruch 
wird vielfach aber auch von den Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde erhoben. 
 
Der Adressat des Prüfungsberichtes über den gemeindlichen Jahresabschluss ist jedoch der Rat als gemeindli-
ches Organ, der den Rechnungsprüfungsausschuss mit dieser Prüfung beauftragt hat. Außerdem ist in diesem 
Zusammenhang eine Öffentlichkeit für den Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses gegeben. Der 
Rat der Gemeinde, dessen Sitzungen öffentlich sind, hat in öffentlicher Sitzung über das Ergebnis der Abschluss-
prüfung zu beraten und unter Einbeziehung des Prüfungsergebnisses den Jahresabschluss der Gemeinde fest-
zustellen (vgl. (vgl. § 48 Absatz 2 Satz 1 GO NRW). Der Prüfungsbericht wird durch die Einbeziehung in die Bera-
tungen des Rates über gemeindlichen Jahresabschluss öffentlich, aber nicht zu einem Bestandteil des festgestell-
ten Jahresabschlusses. Durch die Beratungen des Rates über die Ergebnisse der durchgeführten Abschlussprü-
fung entstehen keine Bekanntmachungspflichten für die Gemeinde (vgl. § 48 Absatz 2 Satz 1 GO NRW).  
 
 
2.2.2 Das Verfügbarhalten des gemeindlichen Jahresabschlusses  
 
2.2.2.1 Die Zwecke des Verfügbarhaltens  
 
Die haushaltsrechtliche Vorgabe des Verfügbarhaltens des gemeindlichen Jahresabschlusses setzt das bürger-
freundliche Verfahren aus der Aufstellungsphase des gemeindlichen Haushalts fort, denn es besteht ein berech-
tigtes Interesse der Öffentlichkeit an Informationen über die aus der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haus-
haltsjahres entstandene aktuelle wirtschaftliche Lage der Gemeinde. Die Interessenbekundung im Rahmen des 
Verfügbarhaltens des gemeindlichen Jahresabschlusses ermöglicht der gemeindlichen Verwaltung, mithilfe dieser 
Bürgerbeteiligung die künftigen haushaltswirtschaftlichen Ziele und Leistungen besser zu bestimmen und zu 
messen sowie die Wirkungen des Handelns der Gemeinde zu beurteilen.  
 
Die Offenlegung von Haushaltsdaten und Daten des gemeindlichen Jahresabschlusses und ein längerfristiges 
Verfügbarhalten der haushaltswirtschaftlichen Unterlagen können daher zur Verbesserung der Qualität der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft beitragen. Die Bürgerinnen und Bürger verlangen regelmäßig mehr Transparenz 
über haushaltswirtschaftliche Daten und neue Zugänge zu den gemeindlichen Haushaltsinformationen, denn 
diese nehmen die Leistungen der Gemeinde in Anspruch und nutzen die gemeindlichen Einrichtungen. Aufseiten 
vieler Bürgerinnen und Bürger besteht daher ein großes und berechtigtes Informationsinteresse am gemeindli-
chen haushaltswirtschaftlichen Handeln. Diesen Gegebenheiten soll die Gemeinde durch ein umfassendes, ver-
ständliches und zugängliches örtliches Informationsangebot über ihre Haushaltswirtschaft und damit auch über 
den gemeindlichen Jahresabschluss in ausreichendem Maße Rechnung getragen werden.  
 
Die Gemeinde hat einerseits gegenüber den Bürgerinnen und Bürger die allgemeine gesetzliche Verpflichtung, ihr 
Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben (vgl. § 10 Satz 1 GO 
NRW) und andererseits hat sie das Wohl ihrer Einwohner zu fördern (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Abhän-
gig von den tatsächlichen örtlichen Informationsbedürfnissen wird durch die Einsichtnahme in die haushaltswirt-
schaftlichen Unterlagen der Gemeinde vielfach das Interesse der Einsichtnehmende jedoch nicht ausreichend 
befriedigt. Oftmals wird von diesen Personen aufgrund ihres rechtlichen Anspruchs eine Freigabe weiterer Infor-
mationen und Daten zur eigenen Verwendung gefordert, um eigene Interpretationen vornehmen zu können und 
durch die gemeindliche Verwaltung hergestellte Zusammenhänge zu hinterfragen.  
 
Unter Beachtung des Datenschutzes kann es grundsätzlich zu einem offenen Umgang mit geeigneten Verwal-
tungsdaten im Sinne der für die Bürgerinnen und Bürger zu erbringenden Dienstleistungen kommen. Vielfach gilt 
es dabei für die Interessierten, einen schnellen und einfachen Überblick über die gemeindliche Haushaltswirt-
schaft und den daraus entstandenen Jahresabschluss zu bekommen. Für die Entwicklung einer Zusammenarbeit 
zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, dem Rat der Gemeinde und der gemeindlichen Verwaltung bedarf es 
aber einer klaren Willensbekundung aller Beteiligten. 
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2.2.2.2 Der Zeitraum des Verfügbarhaltens  
 
Mit der öffentlichen Bereitstellung und dem Einsichtsrecht in den gemeindlichen Jahresabschluss als „Basis“ für 
das künftige wirtschaftliche Handeln der Gemeinde wird dem Grundsatz der Öffentlichkeit ausreichend Rechnung 
getragen, der sich durch das gesamte gemeindliche Haushaltsverfahren zieht. Mit dem gemeindlichen Jahresab-
schluss muss daher auch der Haushaltsplan des gleichen Haushaltsjahres zur Einsichtnahme weiterhin verfügbar 
gehalten werden. Insgesamt gesehen steht den Bürgerinnen und Bürgern der festgestellte Jahresabschluss in 
einem Zeitraum zu Verfügung, in dem das weitere haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde i.d.R. auf dem 
erstellten Jahresabschluss aufbaut. Das Zusammenführen von Haushaltsplan und Jahresabschluss des gleichen 
Haushaltsjahres erleichtert dabei den vollständigen Überblick über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde in dem 
abgelaufenen Haushaltsjahr.  
 
Nach der Vorschrift ist der Jahresabschluss nach seiner öffentlichen Bekanntmachung bis zur Feststellung des 
folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten und nicht nur an wenigen Tagen auszule-
gen. Durch das nachfolgende Beispiel soll deutlich werden, dass der Jahresabschluss solange verfügbar zu hal-
ten ist, wie noch kein weiterer festgestellter Jahresabschluss besteht. Es ist dabei unerheblich, dass in der Zeit 
nach der Beschlussfassung des Rates kein unmittelbares Einwendungsrecht mehr für die Einwohner und Abga-
bepflichtigen besteht.  
 
Der Zeitraum von insgesamt etwa drei Jahren, in dem anfangs nur der Haushaltsplan und später auch der Jah-
resabschluss für die Bürger zur Einsichtnahme verfügbar gehalten werden muss, eröffnet neue Möglichkeiten des 
politischen Miteinanders in den Gemeinden. Er verstärkt die mit der Darstellung des Ressourcenverbrauchs ge-
wollte Transparenz des gemeindlichen Handelns und trägt zur Bürgerfreundlichkeit von Rat und Verwaltung bei. 
Der Zeitraum des Verfügbarhaltens des gemeindlichen Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2013 wird nach-
folgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Zeitraum des Verfügbarhaltens des Jahresabschlusses 2013 

 
 

AUFGABEN 
 

DATEN 
 

Aufstellung und Zuleitung  
des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat  

 

Bis zum 31. März 2014 

 
Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 

durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Örtliche Fristsetzung 

 
Feststellung des Jahresabschlusses 

durch den Rat  
 

Bis zum 31. Dezember 2014 

 
Anzeige des Jahresabschlusses 

an die Aufsichtsbehörde 
 

 
Unverzüglich nach Feststellung 
 

 
Bekanntmachung 

des Jahresabschlusses 
 

Nach Feststellung 

 
Verfügbarhalten des Jahresabschlusses  

bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses 
 

Bis zum 31. Dezember 2015 

Abbildung 178 „Der Zeitraum des Verfügbarhaltens des Jahresabschlusses 2013“ 
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Es bleibt der Gemeinde überlassen, ob sie den festgestellten Jahresabschluss in herkömmlicher Weise als 
Druckwerk bereithält oder im Internet oder auf andere Weise verfügbar macht. Die Gemeinde muss dabei dafür 
Sorge tragen, dass die bereitgestellten haushaltswirtschaftlichen Informationen barrierefrei verfügbar sind und der 
Zugang dazu nicht eingeschränkt ist, sodass z. B. für Menschen mit Behinderungen ggf. Hindernisse für ihre 
Teilhabe am haushaltswirtschaftlichen Geschehen bzw. an den Entscheidungsprozessen dazu bestehen (vgl. z. 
B.: Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung Nordrhein-Westfalen - BITV NRW).  
 
Die gesetzliche Frist darf zudem nicht so ausgestaltet werden, dass diese auf ein unvertretbares Maß reduziert ist 
und damit dem Zweck der Beteiligung der Öffentlichkeit an der gemeindlichen Haushaltswirtschaft entgegen ge-
wirkt wird. Die rechtlichen Festlegungen zur Einsichtnahme in die haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Ge-
meinde bilden dabei den Rahmen für das Handeln der Gemeinde, den sie selbstständig und eigenverantwortlich 
auszufüllen hat. Sie hat das Recht bzw. ihr obliegt die Pflicht, unter Berücksichtigung der Interessen und Möglich-
keiten der Adressaten ihrer Haushaltswirtschaft die Formen und Orte der Einsichtnahme in die haushaltswirt-
schaftlichen Unterlagen festzulegen. Dabei kann die Gemeinde selbstverständlich auch Prioritäten setzen. 
  
 
2.2.2.3 Das Verfügbarhalten im Internet  
 
Die Gemeinde soll nach dem Grundsatz der Öffentlichkeit ihren Jahresabschluss möglichst in verschiedenen 
Medienformen öffentlich zur Einsichtnahme bereitstellen. Mit der Veröffentlichung von Haushaltsunterlagen im 
Internet kann ein wichtiger Beitrag zur Transparenz über die gemeindliche Haushaltswirtschaft geleistet werden. 
Sie ist eine zeitgemäße Form, die auch dazu beitragen kann, dem Bürger den Zugang zu dem Haushalt der Ge-
meinde zu erleichtern. Der vom Rat der Gemeinde festgestellte und veröffentlichte Jahresabschluss unterliegt 
grundsätzlich nicht dem personenbezogenen Datenschutz, sondern sollen gerade dem Bürger gegenüber den 
Nachweis über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfül-
lung im Haushaltsjahr erbringen.  
 
Die Gemeinde sollte bei einem Verfügbarhalten des Jahresabschlusses im Internet bereits in der Bekanntma-
chung darauf hinweisen und dazu die einschlägige Internetadresse angeben. Sie muss beim ihrem Informations-
angebot über den gemeindlichen Jahresabschluss im Internet (Verfügbarhalten im Internet), aber auch bei ihren 
sonstigen Online-Auftritten und -Angeboten sowie bei den von ihr zur Verfügung gestellten Programmoberflächen 
im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung berücksichtigen, dass deren technische Gestaltung auch die 
Nutzung durch Menschen mit Behinderung ermöglicht (vgl. § 1 i.V.m. § 10 BGG NRW). Die Gemeinde muss 
daher nach bestem Bemühen die Erstellung eines barrierefreien Angebotes vornehmen und bestimmte Aspekte 
dabei berücksichtigen (vgl. Abbildung). 
 

 
Aspekte für das Verfügbarhalten im Internet 

 
 

ASPEKTE 
 

INHALTE 

Verantwortung 
 
Veröffentlichung nur auf Internetseiten, die in der Verantwortung 
der Gemeinde liegen; 
 

 
Auffindbarkeit 

 

 
Gestaltung der Internetseiten zur Wahrnehmung der gezeigten 
Elemente; 
 

 
Zugänglichkeit 

 

 
Zulassung eines uneingeschränkten Nutzerkreises; 

 
Nutzbarkeit 

 
Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Nutzerinnen und Nutzer; 
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Aspekte für das Verfügbarhalten im Internet 

 
 

ASPEKTE 
 

INHALTE 
Bedienbarkeit Sicherstellung der Bedienbarkeit und der einfachen Navigation; 

 

Verständlichkeit 

 
 
Sicherstellung der Verständlichkeit der Informationen und der 
Funktionalität der Bedienung; 
 

 
Lesbarkeit 

 

 
Einsatz der natürlichen Sprache, in Größe, Form und Zeichen, 
z.B. auch die Gebärdensprache; 
 

Kostenfreiheit 
 
Zulassung des kostenfreien Lesens und Ausdruckens; 
 

Belegbarkeit 
 
Angaben zur Einsichtnahme des Jahresabschlusses in Papier-
form. 
 

Abbildung 179 „Aspekte für das Verfügbarhalten im Internet“ 
 
Die Inhalte und das Erscheinungsbild des gemeindlichen Jahresabschlusses im Internet sind daher so zu gestal-
ten, dass sie für alle Interessierten wahrnehmbar sind (vgl. § 2 BITV NRW). Als Barrierefreiheit wird dabei die 
Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der von der Gemeinde gestalteten Lebensbereiche für alle Men-
schen angesehen, sodass der Zugang und die Nutzung für Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen 
Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe möglich sein müssen. Zu den zu ge-
stalteten Lebensbereichen gehören nicht nur bauliche Anlagen und technische Gebrauchsgegenstände, sondern 
auch die Systeme der Informationsverarbeitung.  
 
Für Internetauftritte und Internetangebote sowie andere grafische Programmoberflächen der Informationstechnik 
von Behörden der Bundesverwaltung, die öffentlich zugänglich sind, sind durch eine Verordnung des Bundes 
besondere Anforderungen bestimmt worden. Die „Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik 
nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung - BITV 2.0) ist im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden (vgl. BGBl. I S. 1843). Die Gemeinde unterliegt nicht dieser Verordnung. 
Sie kann die Verordnung aber als Hilfestellung für die Gestaltung ihrer eigenen Angebote nutzen. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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9. Teil 
 

Sondervermögen, Treuhandvermögen 
 
 
1. Allgemeines 
 
Das gemeindliche Vermögen dient der stetigen Erfüllung der öffentlichen Aufgaben der Gemeinde. Es hat den 
Zweck, Leistungen und Nutzen für den Bürger zu erbringen. Die Gemeinde hat deshalb ihre Vermögensgegen-
stände so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben (vgl. § 10 GO NRW). Zum Vermögen der 
Gemeinde im haushaltsrechtlichen Sinn ist die Gesamtheit aller Sachen und Rechte zu zählen, die der Gemeinde 
gehören oder ihr zustehen oder bei denen die Gemeinde der wirtschaftliche Eigentümer ist. Die gemeindlichen 
Vermögensgegenstände können aber auch aufgrund ausdrücklicher Vorschriften gesondert zu behandeln sein.  
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht orientiert sich bei der Vermögensdefinition am kaufmännischen Begriff des 
Vermögensgegenstandes, für den es bisher keine gesetzliche Definition und keine einheitliche Begriffsbestim-
mung gibt (vgl. § 33 GemHVO NRW). Das gemeindliche Vermögen dient dabei der Aufgabenerfüllung der Ge-
meinde, die grundsätzlich die Werterhaltung und den Substanzverzehr der Vermögensgegenstände dokumentie-
ren und eine ordnungsgemäße Verwaltung nachweisen muss. Diese vermögensmäßigen Gegebenheiten wirken 
sich auch auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde aus.  
 
Von besonderer Bedeutung bei der Gemeinde ist deshalb, dass bestimmte Vermögensformen nicht für die allge-
meinen Zwecke der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehen und daher auch nicht dem allgemei-
nen Vermögen der Gemeinde zugeordnet werden dürfen. Sie dienen der Erfüllung bestimmter Zwecke und die 
Gemeinde muss deshalb dieses Vermögen vom übrigen Vermögen getrennt halten (absondern). Derartiges ge-
meindliches Vermögen ist oftmals der Gemeinde unter einer bestimmten Zwecksetzung oder Zweckbindung von 
Dritten übertragen worden worden. Dieses Vermögen muss dementsprechend von der Gemeinde ggf. auch 
haushaltswirtschaftlich gesondert behandelt werden.  
 
Im neunten Teil der Gemeindeordnung finden sich deshalb Sonderregelungen über das vom freien Gemeinde-
vermögen zu separierende gemeindliche Vermögen, das als „Sondervermögen“ bezeichnet wird und bei der 
Gemeinde in vielfältigen Formen vorhanden sein kann. Der Charakter des gemeindlichen Sondervermögens wird 
dadurch bestimmt, dass es sich um Vermögen der Gemeinde handelt, das für die Erfüllung bestimmter Zwecke 
vom Haushalt der Gemeinde abgesondert worden ist. Es kann von einem Dritten der Gemeinde für einen be-
stimmten Zweck übereignet oder durch sonstige Rechtsakte unter einer Zweckbindung auf die Gemeinde über-
gegangen sein.  
 
In weiteren Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung wird dieser Tatsache in 
ausreichendem Maße Rechnung getragen. Die Abbildung des Ressourcenverbrauchs bei den Sondervermögen 
der Gemeinde erfordert zudem auch bei diesem gemeindlichen Vermögen die Anwendung der Vorschriften über 
die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Aufgrund ihrer Verschiedenheit und unterschiedlichen öffentlichen Zweck-
setzungen sind die einzelnen in § 97 GO NRW benannten Gruppen von gemeindlichem Sondervermögen haus-
haltsmäßig unterschiedlich zu behandeln.  
 
In diesem Zusammenhang muss beachtet werden, dass der Begriff „Sondervermögen“ auch in anderen Rechts-
vorschriften gebräuchlich ist, z. B. im Investmentgesetz. Nach § 2 Absatz 2 InvG sind z. B. Sondervermögen die 
inländischen Investmentvermögen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft für Rechnung der Anleger nach Maß-
gabe dieses Gesetzes und der Vertragsbedingungen verwaltet werden. Dabei sind die Rechtsverhältnisse der 
Kapitalanlagegesellschaft zu den Anlegern von besonderer Bedeutung, insbesondere dann, wenn die Anleger 
das Recht zur Rückgabe der Anteile haben.  
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Nach dem Investmentgesetz gelten als Sondervermögen auch die Spezial-Sondervermögen, deren Anteile auf-
grund schriftlicher Vereinbarungen mit der Kapitalanlagegesellschaft ausschließlich von Anlegern, die nicht natür-
liche Personen sind, gehalten werden (vgl. § 2 Absatz 3 InvG). In solchen Sondervermögen ist z.B. eine Kapital-
anlage durch die Gemeinde zulässig (vgl. Runderlass „Anlage von Geldmitteln durch Gemeinden und Gemeinde-
verbände“ vom 25.01.2005; SMBl. NRW. 641).  
 
 
2. Die Vorschriften über das gemeindliche Sondervermögen 
 
2.1 Die Gesamtübersicht über die Vorschriften 
 
Die einzelnen gemeindlichen Sondervermögen sind auf Grund ihrer unterschiedlichen Arten und Zwecke von der 
Gemeinde auch haushaltswirtschaftlich unterschiedlich zu behandelt. Sie werden entweder in den Haushalt der 
Gemeinde einbezogen und sind dann in die gemeindliche Haushaltsplanung sowie in den Jahresabschluss 
einzubeziehen oder sie verfügen über einen eigenen Rechnungskreis mit einem eigenen Wirtschaftsplan und 
Jahresabschluss. Zu den Sondervermögen und den Treuhandvermögen der Gemeinde enthält der neunte Teil 
der Gemeindeordnung folgende Vorschriften (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Vorschriften im 9. Teil der Gemeindeordnung  

 

9. Teil 
Sondervermögen, 

Treuhandvermögen 

 
§ 97 Sondervermögen  
§ 98 Treuhandvermögen 
§ 99 Gemeindegliedervermögen 
§ 100 Örtliche Stiftungen 
 

Abbildung 174 „Die Vorschriften im 9. Teil der Gemeindeordnung“ 
 
 
2.2 Die Vorschriften im Einzelnen 
 
Der 9. Teil der Gemeindeordnung enthält im Einzelnen folgende Vorschriften: 
 
- § 97 Sondervermögen  

Aufgrund ihrer unterschiedlichen Zweckbestimmung werden die einzelnen Gruppen von Sondervermögen 
haushaltswirtschaftlich und damit auch hinsichtlich ihrer Bilanzierung unterschiedlich behandelt. Für das Ge-
meindegliedervermögen und die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, die Teil des gemeindlichen 
Haushalts sind, müssen die diesen Sondervermögen zuzurechnenden Vermögensgegenstände unter den im 
Einzelnen zutreffenden Bilanzposten angesetzt werden.  
 
Die Erhaltung des Zwecks bei diesen beiden Arten von Sondervermögen erfordert von der Gemeinde keinen 
gesonderten Nachweis durch einen zusammengefassten Ansatz in der gemeindlichen Bilanz, sondern ist von 
der Gemeinde intern zu belegen. Im Jahresabschluss bedarf es aber zu diesen beiden Arten von Sonderver-
mögen der Gemeinde einer Angabe und Erläuterung im Anhang. Entsprechend ist auch im Gesamtabschluss 
zu verfahren.  
 
Die anderen genannten Sondervermögen stellen organisatorische selbstständige Einheiten der Gemeinde in 
öffentlich-rechtlicher Form dar. Sie sind haushaltsmäßig den rechtlich selbstständigen Betrieben der Gemein-
de gleichgestellt worden, sodass deren Bewirtschaftung nicht über den gemeindlichen Haushalt erfolgt. Ent-
sprechend werden diese gemeindlichen Sondervermögen auch unter den Finanzanlagen in der Bilanz der 
Gemeinde angesetzt. Diese haushaltswirtschaftliche Behandlung wirkt sich auch auf den gemeindlichen Ge-
samtabschluss aus. 
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- § 98 Treuhandvermögen 

Bei Treuhandvermögen werden von der Gemeinde Vermögensgegenstände treuhänderisch gehalten. Diese 
werden im eigenen Namen für fremde Rechnung verwaltet. Für die Gemeinde folgt aus ihrer Tätigkeit als 
Treuhänder, dass sie gegenüber dem Treugeber für eine ordnungsgemäße Verwaltung des Treuhandvermö-
gens haftet.  

 
- § 99 Gemeindegliedervermögen 

Zum Gemeindegliedervermögen gehören auf dem Grundeigentum lastende Nutzungsberechtigungen, z.B. bei 
Wald- und Wegegrundstücken, die aus der geschichtlichen Entwicklung der Gemeinde heraus heute noch be-
stehen können. Auch kann in Einzelfällen das Nutzungsrecht nicht allen, sondern nur einer Gruppe von Ein-
wohnern der Gemeinde zu stehen (Gemeindegliederklassenvermögen). Der Gemeinde obliegt aber die 
Pflicht, dieses Vermögen zu verwalten. Bei diesen Vermögen bezieht sich die Fortgeltung der (historischen) 
Vorschriften und Gewohnheiten nur auf die Nutzung des Gemeindegliedervermögens, nicht auf seine Verwal-
tung durch die Gemeinde, wie sie in § 97 GO NRW geregelt ist. 

 
- § 100 Örtliche Stiftungen 

Die Vorschrift über örtliche Stiftungen ist wegen der Einführung des NKF nicht verändert worden. Eine Stiftung 
gilt als örtliche Stiftung, wenn es sich um eine selbstständige oder unselbstständige Stiftung handelt, die nach 
dem Willen des Stifters von der Gemeinde verwaltet wird und die überwiegend Zwecken dient, die von der 
Gemeinde in ihrem Bereich erfüllt werden können. Damit wird deutlich, dass der Stiftungszweck auf Aufgaben 
gerichtet sein muss, die auch von der Gemeinde in ihrem sachlichen und räumlichen Zuständigkeitsbereich 
selbst vorgenommen werden können. Neben dem Begriff „Örtliche Stiftungen“ ist vielfach auch der Begriff 
„Kommunale Stiftungen“ im Gebrauch.  
 
Nach dem Bundesverband Deutscher Stiftungen werden unter dem Begriff „Kommunale Stiftungen“ alle Stif-
tungen unabhängig von ihrer Rechtsform subsumiert, die gemeinwohlorientiert für die Bürgerinnen und Bürger 
einer Kommune aufgrund privater oder öffentlicher Initiative errichtet worden sind. Sie müssen zum Wirkungs-
kreis einer Kommune gehören und sich durch eine besondere Nähe zur Kommunalverwaltung auszeichnen. 
Ihr Aktionsgebiet ist auf das Gemeinwesen einer Kommune beschränkt.  
 
Diese Begriffsverwendung ist nicht ins gemeindliche Haushaltsrecht von Nordrhein-Westfalen übernommen 
worden. Haushaltsrechtlich wird aber dann von einer kommunalen Stiftung gesprochen, wenn eine oder meh-
rere Kommunen selbst als Stifter auftreten und Teile ihres Vermögens in eine von Ihnen errichtete Stiftung 
einbringen. Außerdem gilt auch nach dieser Vorschrift das Örtlichkeitsprinzip.  

 
In diesem Zusammenhang ist auch die Vorschrift des § 59 GemHVO NRW zu beachten. Durch diese Vorschrift 
wird bestimmt, dass die Gemeindehaushaltsverordnung sinngemäß auch auf die Haushaltswirtschaft der ge-
meindlichen Sondervermögen und Treuhandvermögen der Gemeinde Anwendung findet, soweit für diese ge-
meindlichen Vermögensformen die gesetzlichen Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden An-
wendung finden. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 97 
Sondervermögen 

 
(1) Sondervermögen der Gemeinde sind 
1. das Gemeindegliedervermögen, 
2. das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, 
3. wirtschaftliche Unternehmen (§ 114) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2) 

ohne eigene Rechtspersönlichkeit,  
4. rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen. 
 
(2) 1Sondervermögen nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2 unterliegen den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft. 2Sie 
sind im Haushaltsplan und im Jahresabschluss der Gemeinde gesondert nachzuweisen. 
 
(3) Für Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 3 sind die Vorschriften des § 75 Abs. 1, Abs. 2 Sätze 1 und 2, Abs. 6 
und 7, der §§ 84 bis 90, des § 92 Abs. 3 und 7 und der §§ 93, 94 und 96 sinngemäß anzuwenden. 
 
(4) 1Für Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 4 können die für die Wirtschaftführung und das Rechnungswesen 
der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß angewendet werden. 2Absatz 3 gilt sinngemäß. 
 
 
Erläuterungen zu § 97:  
 
I. Allgemeines 
 
1. Abgesondertes Vermögen der Gemeinde 
 
Das gemeindliche Vermögen dient der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben der Gemeinde. Es hat den Zweck, 
Leistungen und Nutzen für den Bürger zu erbringen. Die Gemeinde hat deshalb ihre Vermögensgegenstände so 
zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben (vgl. § 10 GO NRW). Zum Vermögen der Gemeinde im 
haushaltsrechtlichen Sinn ist die Gesamtheit aller Sachen und Rechte zu zählen, die der Gemeinde gehören oder 
ihr zustehen oder sie davon der wirtschaftlicher Eigentümer ist, soweit die gemeindlichen Vermögensgegenstän-
de nicht aufgrund ausdrücklicher Vorschriften gesondert zu behandeln sind. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
sowie die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde erfordern daher ein gemeindliches Vermö-
gensmanagement. 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht orientiert sich bei der Vermögensdefinition am kaufmännischen Begriff des 
Vermögensgegenstandes, für den es bisher keine gesetzliche Definition und keine einheitliche Begriffsbestim-
mung gibt (vgl. § 33 GemHVO NRW). Außerdem müssen für das gemeindliche Vermögen grundsätzlich die Wer-
terhaltung und der Substanzverzehr dokumentiert und eine ordnungsgemäße Verwaltung nachgewiesen werden. 
Diese Gegebenheiten wirken sich auch auf die jährliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde aus. Von Bedeutung 
ist dabei, dass bestimmte Vermögensformen nicht dem allgemeinen Vermögen der Gemeinde zuzuordnen sind, 
sondern zur Erfüllung bestimmter Zwecke davon zu trennen (abzusondern) sind. Derartiges Vermögen ist i.d.R. 
der Gemeinde von Dritten unter einer bestimmten Zwecksetzung oder Zweckbindung übertragen worden und 
muss dementsprechend von der Gemeinde auch haushaltswirtschaftlich ggf. gesondert behandelt werden. In 
weiteren Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung wird dieser Tatsache in 
ausreichendem Maße Rechnung getragen. 
 
Die Abbildung des Ressourcenverbrauchs bei den Sondervermögen der Gemeinde erfordert zudem auch bei 
diesem gemeindlichen Vermögen die Anwendung der Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. 
Diesen Vorschriften unterliegen grundsätzlich die unter den Nummern 1 und 2 des Absatzes 1 der Vorschrift 
aufgeführten Sondervermögen. Die Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 3 der Vorschrift unterliegen dagegen 
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nicht nur den gesetzlichen Vorgaben des Absatzes 3, sondern auch den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung. Die Sondervermögen nach Absatz 1 Nummer 4 unterliegen grundsätzlich den Vorschriften über die Haus-
haltswirtschaft der Gemeinde. Es wurden jedoch Ausnahmen davon zugelassen, sodass bei einer rechtlich un-
selbstständigen Versorgungs- und Versicherungseinrichtung der Gemeinde deren Wirtschaftsführung und Rech-
nungswesen nach dem für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß angewendet werden können. 
 
 
2. Die Gruppen der Sondervermögen 
 
Die einzelnen Gruppen gemeindlicher Sondervermögen sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Zweckbestimmung 
von der Gemeinde haushaltswirtschaftlich unterschiedlich zu behandelt. Sie werden entweder in die Haushalts-
planung der Gemeinde einbezogen und im gemeindlichen Jahresabschluss nachzuweisen oder sie verfügen über 
einen eigenen Rechnungskreis mit einem eigenen Jahresabschluss (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Gruppen der gemeindlichen Sondervermögen  
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Abbildung 181 „Die Gruppen der gemeindlichen Sondervermögen“ 
 
Die Gruppe der gemeindlichen Sondervermögen ist auch ausschlaggebend dafür, ob ein gemeindliches Sonder-
vermögen in Form eines Gesamtansatzes oder aufgeteilt nach den Arten der dem Sondervermögen zugeordne-
ten Vermögensgegenstände zu bilanzieren ist. Soweit in der Vorschrift bestimmt ist, dass das gemeindliche Son-
dervermögen den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unterliegt, ist z. B. dieses Vermögen in 
der gleichen Art und Weise zu bilanzieren wie das allgemeine Vermögen der Gemeinde, auch wenn bestimmte 
Zweckvorgaben dafür bestehen.  
 
 
3. Die Bilanzierung der Sondervermögen 
 
3.1 Die gesondert zu bilanzierende Sondervermögen 
 
Die wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinde (§ 114 GO NRW) und die organisatorisch verselbstständigten 
Einrichtungen der Gemeinde (§ 107 Abs. 2 GO NRW) sowie die rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und 
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Versicherungseinrichtungen der Gemeinde (§ 97 Absatz 1 Nr. 4 GO NRW) sind in der gemeindlichen Bilanz im 
Bilanzbereich „Finanzanlagen“ unter dem Bilanzposten „Sondervermögen“ anzusetzen. Zu diesen gemeindlichen 
Sondervermögen gehören auch die gemeindlichen Krankenhäuser, die als organisatorisch und wirtschaftlich 
eigenständige Einrichtungen von der Gemeinde zu betreiben sind (vgl. §§ 1 und 10 GemKHBVO). Diese ge-
meindlichen Sondervermögen werden haushaltsmäßig den rechtlich selbstständigen Betrieben der Gemeinde 
gleichgestellt und bilanzmäßig entsprechend behandelt.  
 
Diese Gleichstellung wirkt sich auch auf den gemeindlichen Gesamtabschluss aus. Für den gemeindlichen Ge-
samtabschluss ist regelmäßig von einer Konsolidierung der Betriebe in öffentlich-rechtlicher Organisationsform 
auszugehen (vgl. § 116 Absatz 2 GO NRW). Daraus folgt, dass die gemeindlichen Sondervermögen mit eigenem 
Rechnungskreis als gemeindliche Betriebe in öffentlich-rechtlicher Organisationsform in den Gesamtabschluss 
der Gemeinde einzubeziehen sind (vgl. § 50 Absatz 1 GemHVO NRW).  
 
In der gemeindlichen Bilanz werden diese gemeindlichen Sondervermögen dann im Bilanzbereich „Finanzanla-
gen“ wie andere gemeindliche Betriebe angesetzt. Als Betrieb gilt dabei eine organisatorisch selbstständige Wirt-
schaftseinheit der Gemeinde, die kaufmännische oder wirtschaftliche Interessen verfolgt, und zwar unabhängig 
von ihrer Rechtsform. Diese Erfordernisse werden von bestimmten gemeindlichen Sondervermögen erfüllt. Es ist 
daher bei den Sondervermögen, bei denen ein eigener Rechnungskreis eingerichtet werden kann, der Gemeinde 
zu prüfen, ob diese Trennung in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft geboten ist. 
 
Jedes der Sondervermögen hat als selbstständige Organisationseinheit nach den dafür geltenden Regelungen zu 
bilanzieren, auch wenn dabei ggf. teilweise Übereinstimmungen bestehen und die Gemeinde der Rechtsträger für 
beide Organisationseinheiten ist. Für die neue Organisationseinheit müssen daher die Anschaffungskosten zu-
treffend unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften, z.B. § 97 Absatz 3 i.V.m § 92 Absatz 3 GO NRW, ermit-
telt werden. Jedoch müssen sich die Ansprüche und Verbindlichkeiten zwischen der gemeindlichen Verwaltung 
und der neuen Organisationseinheit in diesen Fällen entsprechen.  
 
Die Überführung des allgemeinen gemeindlichen Vermögens in ein gemeindliches Sondervermögen nach § 97 
GO NRW ist zudem vergleichbar einer Abgabe von gemeindlichen Vermögen unter Beachtung des § 90 GO 
NRW. So kann z. B. keine einfache Übernahme von gemeindlichen Buchwerten in Betracht kommen, weil es für 
eine solche „Betriebsaufspaltung“ nicht den Grundsatz der übereinstimmenden Bilanzierung gibt.  
 
 
3.2 Die nicht zu bilanzierenden Sondervermögen 
 
Für das Gemeindegliedervermögen und die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, die Teil des ge-
meindlichen Haushalts sind, müssen die diesen Sondervermögen zuzurechnenden Vermögensgegenstände in 
der gemeindlichen Bilanz unter den im Einzelnen nach der Vermögensart zutreffenden Bilanzposten angesetzt 
werden. Die Erhaltung des Zwecks bei diesen beiden Arten von gemeindlichem Sondervermögen erfordert von 
der Gemeinde keinen gesonderten Nachweis durch einen zusammengefassten Ansatz in der gemeindlichen 
Bilanz oder den Ansatz als Gesamtheit im Bilanzbereich „Finanzanlagen“. Die Einhaltung der Zwecksetzung bzw. 
Zweckbindung, z. B. bei den rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, ist von der Gemeinde nur intern 
prüffähig nachzuhalten (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 2 GO NRW).  
 
Im gemeindlichen Jahresabschluss (vgl. § 95 GO NRW) bedarf es aber zu diesen beiden Arten von Sonderver-
mögen der Gemeinde entsprechender Angaben und Erläuterungen im Anhang (vgl. § 44 GemHVO NRW). In 
Einbeziehung in den gemeindlichen Haushalt bedingt dabei, dass die Gemeinde keine Verbindlichkeit passivieren 
muss, weil sie das Vermögen von Dritten erhalten hat. Die Gemeinde ist bei diesen beiden Sondervermögen nicht 
zur Rückgabe verpflichtet, denn das Vermögen wurde ihr auch zivilrechtlich übertragen, z. B. die Vermögensge-
genstände bei rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen. Bei diesen Gruppen der Sondervermögen ist nicht 
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von einer organisatorisch selbstständigen Einheit auszugehe, sodass die damit verbundenen gemeindlichen 
Vermögensgegenstände auch nicht aus dem Rechnungskreis der Gemeinde ausgeschieden sind.  
 
 
4. Die Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen 
 
4.1 Allgemeine Bedingungen  
 
Nach der Vorschrift des § 103 Absatz 1 Nummer 2 GO NRW sind die Jahresabschlüsse der in § 97 Absatz 1 
Nummern 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen eine Pflichtaufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung. 
Zu diesen benannten Sondervermögen der Gemeinde gehören das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen 
der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen und die rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versi-
cherungseinrichtungen. Die örtliche Rechnungsprüfung hat bei diesen gemeindlichen Sondervermögen zu prüfen, 
inwieweit die Zwecksetzung und die Zweckbindung dieser Sondervermögen durch die Gemeinde erfüllt wurden.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe (vgl. § 97 
Absatz 1 Nr. 3 GO NRW) nach den Vorschriften des § 106 GO NRW vorzunehmen ist. In die durchzuführende 
Prüfung sind alle Bestandteile des Jahresabschlusses des jeweiligen Sondervermögens der Gemeinde sowie die 
dazugehörigen Anlagen einzubeziehen. Diese Gegebenheiten können ggf. auch bei gemeindlichen Versiche-
rungs- und Versorgungseinrichtungen vorliegen (vgl. § 97 Absatz 4 GO NRW). 
 
 
4.2 Der Jahresabschluss des Gemeindegliedervermögens  
 
Die Vorschrift des § 103 Absatz 1 Nummer 2 GO NRW enthält zwar ausdrücklich den Begriff „Jahresabschluss“ 
unter Bezugnahme auf das Gemeindegliedervermögen als Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Nummer 1 GO 
NRW. Diese Festlegung führt jedoch nicht zu der Verpflichtung der Gemeinde, für dieses gemeindliche Sonder-
vermögen auch einen eigenständigen Jahresabschluss aufzustellen. Das Sondervermögen unterliegt ausdrück-
lich den Vorschriften über die gemeindliche Haushaltswirtschaft und ist Teil des Haushalts der Gemeinde. Es ist 
daher hinsichtlich seiner Erträge und Aufwendungen sowie der Vermögens- und Schuldenlage in den Jahresab-
schluss der Gemeinde einzubeziehen.  
 
Die Gemeinde hat ggf. für dieses Sondervermögen einen gesonderten Nachweis darüber zu führen, dass die 
Zwecksetzungen und Zweckbindungen des Sondervermögens im abgelaufenen Haushaltsjahr eingehalten wur-
den. Diese Vorgaben können im Einzelfall zu einem gesonderten Jahresergebnis oder zu einem von der Ge-
meinde gesondert aufzustellenden Abschluss führen. Ein solcher Abschluss wäre dann mit einer dazu gehören-
den Übersicht über die zurechenbaren Vermögen und Schulden zum Gegenstand der örtlichen Rechnungsprü-
fung zu machen (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 2 GO NRW).  
 
 
4.3 Der Jahresabschluss der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen 
 
Die Vorschrift des § 103 Absatz 1 Nummer 2 GO NRW enthält zwar ausdrücklich den Begriff „Jahresabschluss“ 
unter Bezugnahme auf die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen als Sondervermögen nach § 97 Ab-
satz 1 Nummern 2 GO NRW. Diese Festlegung führt jedoch nicht zu der Verpflichtung der Gemeinde, für dieses 
gemeindliche Sondervermögen auch einen eigenständigen Jahresabschluss nach für die Gemeinde geltenden 
haushaltsrechtlichen Bedingungen aufzustellen. Diese Sondervermögen unterliegen ausdrücklich den Vorschrif-
ten über die gemeindliche Haushaltswirtschaft und sind dadurch ein Teil des Haushalts der Gemeinde. Sie sind 
daher hinsichtlich ihrer Erträge und Aufwendungen einschließlich der Vermögens- und Schuldenlage in den Jah-
resabschluss der Gemeinde einzubeziehen.  
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Die Gemeinde hat jedoch für diese Sondervermögen einen gesonderten Nachweis darüber zu führen, dass die 
Zwecksetzungen und Zweckbindungen des jeweiligen Sondervermögens im abgelaufenen Haushaltsjahr einge-
halten wurden. Diese Vorgaben können im Einzelfall zu einem gesonderten Jahresergebnis oder zu einem von 
der Gemeinde gesondert aufzustellenden Abschluss führen. Ein solcher Abschluss wäre dann mit einer dazu 
gehörenden Übersicht über die zurechenbaren Vermögen und Schulden zum Gegenstand der örtlichen Rech-
nungsprüfung zu machen (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 2 GO NRW).  
 
 
4.4 Der Jahresabschluss der Unternehmen und Einrichtungen  
 
Bei wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinde (vgl. § 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigten 
Einrichtungen der Gemeinde (vgl. § 107 Absatz 2 GO NRW) sind die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtungen die wichtigsten gemeindlichen Organisationsgebilde, die entsprechend den Vorschriften über die 
wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinden als Sondervermögen errichtet werden und zu 
den gemeindlichen Betrieben zu zählen sind. Diese Betriebe sind unter Beachtung der Vorschriften der Eigenbe-
triebsordnung (EigVO NRW) wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbstständig. Zu dieser Art von gemeindlichem 
Sondervermögen gehören auch die gemeindlichen Krankenhäuser, die wie gemeindliche Eigenbetriebe als orga-
nisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Einrichtungen bzw. gemeindliche Betriebe geführt werden (vgl. §§ 1 
und 10 GemKHBVO). 
 
Für die Jahresabschlussprüfung der gemeindlichen Eigenbetriebe wurden jedoch Sonderregelungen getroffen, 
sodass deren Jahresabschlussprüfung nicht der örtlichen Rechnungsprüfung obliegt. Vielmehr obliegt der Ge-
meindeprüfungsanstalt diese Jahresabschlussprüfung, die sich dazu eines Wirtschaftsprüfers, einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft oder in Einzelfällen eines hierzu befähigten eigenen Prüfers bedienen kann (vgl. § 106 GO 
NRW). Die Gemeindeprüfungsanstalt hat das Prüfungsergebnis in Form des Prüfungsberichts der betroffenen 
Gemeinde mitzuteilen. Wenn Veranlassung dazu besteht oder auf Anforderung muss die Gemeindeprüfungsan-
stalt ihr Prüfungsergebnis auch den Kommunal- und den Fachaufsichtsbehörden mitteilen. Diese Regelungen 
gelten entsprechend auch für Einrichtungen, die gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften 
über das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geführt werden. 
 
 
4.5 Der Jahresabschluss der Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen   
 
Die Prüfung eines förmlichen Jahresabschlusses, wie diese für die Gemeinde selbst vorgesehen ist, ist für Son-
dervermögen nach § 97 Absatz 1 Nummer 4 GO NRW ist nur dann erforderlich, wenn für eine unter diese Vor-
schrift fallende Versorgungs- und Versicherungseinrichtung der Gemeinde ein eigener Rechnungskreis besteht, 
weil eine entsprechend abgesonderte Haushalts- und Wirtschaftsführung erforderlich ist, z. B. für eine eigene 
Zusatzversorgungskasse oder eine Eigenunfallversicherung. Solche gemeindlichen Einrichtungen, die aber Teil 
des Haushalts der Gemeinde und damit im Jahresabschluss der Gemeinde enthalten sind, bedürfen dann keines 
eigenständigen Jahresabschlusses.  
 
Die Gemeinde hat aber gleichwohl für diese Sondervermögen einen Nachweis darüber zu führen, dass im abge-
laufenen Haushaltsjahr die Zwecksetzung des jeweiligen Sondervermögens eingehalten wurde. Dieser Nachweis 
kann durch ein gesondertes Jahresergebnis (Abschluss) mit einer dazu gehörenden Übersicht über die zure-
chenbaren Vermögen und Schulden geführt werden, sodass auch diese Unterlagen zum Gegenstand der Prüfung 
zu machen sind (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 2 GO NRW). Eine jahresbezogene Ergebnisdarstellung dürfte aber 
in vielen Fällen aus haushaltsrechtlicher Sicht ausreichend sein. 
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5. Sonstige Betriebsformen  
 
5.1 Die Verwaltungs- und Regiebetriebe  
 
Die Verwaltungsbetriebe der Gemeinde sind rechtlich und wirtschaftlich unselbstständig. Sie sind daher auch 
vermögensmäßig keine gemeindlichen Betriebe, die außerhalb des allgemeinen gemeindlichen Vermögens ste-
hen. Solche gemeindlichen Betriebe stellen daher auch keine Sondervermögen der Gemeinde nach dieser Vor-
schrift dar. Ebenso sind Regiebetriebe der Gemeinde nicht als gemeindliche Sondervermögen anzusehen, denn 
auch bei diesen rechtlich und wirtschaftlich unselbstständigen Betrieben ist von der Gemeinde keine vermögens-
mäßige Separierung vorzunehmen, zumal der Regiebetrieb keine Rechtsbeziehung mit einem Wirtschaftspartner 
eingehen kann. Die Verwaltungsbetriebe und die Regiebetriebe der Gemeinde sind daher als Teil der gemeindli-
chen Verwaltung an den Haushaltsplan der Gemeinde gebunden, der die ihnen zuzuordnenden Erträge und 
Aufwendungen sowie Zahlungen zu enthalten hat.  
 
 
5.2 Die Betriebe gewerblicher Art 
 
Ein „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA) der Gemeinde stellt keine gemeinderechtlich bestimmte abgrenzbare eigen-
ständige wirtschaftliche Betätigungsform der Gemeinde und ist daher auch kein gemeindliches Sondervermögen. 
Für die steuerrechtliche Sonderform bedarf es daher keiner ausdrücklichen Regelung, auch die Gemeinde in 
bestimmten Aufgabenbereichen durch ihre Tätigkeiten steuerpflichtig wird. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
verlangt für die Sonderform „Betrieb gewerblicher Art“ keinen gesonderten und entsprechend abgegrenzten 
Nachweis innerhalb der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und des gemeindlichen Vermögens. Eine steuerrecht-
liche Maßgeblichkeit mit Auswirkungen auf eine vermögensmäßige Separierung besteht jedenfalls nicht.  
 
Die Sonderform „Betrieb gewerblicher Art“ entsteht wegen der steuerlich relevanten Tätigkeiten der Gemeinde, 
denn nach § 4 i.V.m. § 1 Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) stellt eine Tätigkeit einer Gemeinde 
dann einen „Betrieb gewerblicher Art“ dar, wenn eine nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinde zur Er-
zielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft vorliegt, die sich aus der Tätigkeit der Gemeinde 
wirtschaftlich heraushebt und in analoger Anwendung des § 14 AO keine vermögensverwaltende Tätigkeit der 
Gemeinde ist (vgl. steuerrechtliche Literatur). Die Abgrenzung zur vermögensverwaltenden Tätigkeit richtet sich 
dabei aus steuerrechtlicher Sicht nach den allgemeinen Grundsätzen zur Abgrenzung der Vermögensverwaltung 
von gewerblichen Einkünften. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Arten der Sondervermögen): 
 
1.01 Allgemeines  
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht kennt neben dem Gemeindevermögen im haushaltsrechtlichen Sinne als weite-
re Art des gemeindlichen Vermögens das Sondervermögen. In dieser Vorschrift wird die Abgrenzung des Son-
dervermögens von den übrigen Arten des gemeindlichen Vermögens bestimmt und die möglichen Arten gemeind-
licher Sondervermögen abschließend aufgezählt. Der Charakter des gemeindlichen Sondervermögens wird in 
diesem Zusammenhang dadurch bestimmt, dass es sich bei gemeindlichem Sondervermögen um Vermögen der 
Gemeinde handelt, das für die Erfüllung bestimmter Zwecke vom Haushalt der Gemeinde abgesondert oder von 
einem Dritten an die Gemeinde für einen bestimmten Zweck übereignet oder durch sonstige Rechtsakte unter 
Zweckbindung auf die Gemeinde übergegangen ist.  
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Aus seiner Zwecksetzung oder einer Zweckbindung des besonderen gemeindlichen Vermögens folgt, dass die-
ses als Sondervermögen bezeichnete gemeindliche Vermögen vom übrigen (allgemeinen) Gemeindevermögen 
abzutrennen ist. Das gemeindliche Sondervermögen stellt daher nur bedingt einen Bestandteil des „Kernhaus-
halts“ der Gemeinde dar, z. B. wenn für dessen Behandlung die gemeindlichen haushaltswirtschaftlichen Vor-
schriften anzuwenden sein. Aufgrund ihrer Verschiedenheiten und der unterschiedlichen öffentlichen Zweckset-
zungen sind die einzelnen benannten Gruppen von gemeindlichen Sondervermögen i.d.R. von der Gemeinde 
haushaltsmäßig unterschiedlich zu behandeln.  
 
 
1.1 Zu Nummer 1 (Gemeindegliedervermögen): 
 
Das Gemeindegliedervermögen ist zwar Vermögen der Gemeinde, jedoch steht es aufgrund besonderer Berech-
tigungen den Gemeindeeinwohnern und nicht allgemein der Gemeinde insgesamt zur Nutzung zu. Zum Gemein-
degliedervermögen gehören daher auf dem Grundeigentum der Gemeinde lastende Nutzungsberechtigungen, 
z.B. bei Wald- und Wegegrundstücken, die aus der geschichtlichen Entwicklung der Gemeinde heraus heute 
noch bestehen können. Auch kann in Einzelfällen das Nutzungsrecht nicht allen, sondern nur einer Gruppe von 
Einwohnern der Gemeinde zu stehen (Gemeindegliederklassenvermögen). Der Gemeinde obliegt gleichwohl 
aber die Pflicht, auch dieses Vermögen zu verwalten. Zum Gemeindegliedervermögen enthält die Vorschrift des § 
99 GO NRW besondere Regelungen.  
 
 
1.2 Zu Nummer 2 (Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen): 
 
1.2.1 Das übernommene Vermögen 
 
Von den Bürgern der Gemeinde werden immer wieder Stiftungen errichtet und die davon betroffenen privaten 
Vermögensgegenstände der Gemeinde als Verwalter der Stiftung übergeben. Bei allen Stiftungsformen wird 
vom Stifter ein bestimmtes abgegrenztes Vermögen einem Stiftungszweck gewidmet. Soweit das Vermögen 
nicht ausreicht, um eine rechtsfähige Stiftung zu errichten, kann vom Stifter eine rechtlich unselbstständige 
Stiftung (fiduziarische Stiftung) errichtet und ein Dritter als Stiftungsträger mit deren Verwaltung beauftragt wer-
den, um rechtswirksam tätig sein zu können. Der Stifter kann dabei als Ausdruck seines Stifterwillens auch 
Bedingungen und Auflagen hinsichtlich des Verwaltens der Stiftung festlegen. 
 
Eine rechtlich unselbstständige Stiftung kann von unterschiedlichen Institutionen verwaltet werden, z. B. von 
Gemeinden, Kirchen, Banken oder Sparkassen. Diese Rechtsträger sind dann als Treuhänder für den Stifter tätig 
und verantwortlich für die Verwaltung und ordnungsgemäße Erledigung der Geschäfte. Im Stiftungsbereich wer-
den derartige Stiftungen auch als "Treuhandstiftungen" bezeichnet. Sofern die Gemeinde der Rechtsträger bei 
einer rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftung ist, werden ihr im Rahmen des Stiftungsgeschäfts durch den 
Stifter bestimmte Vermögensgegenstände mit einer besonderen Zwecksetzung (Stifterwillen) zu Eigentum und 
Verwaltung übertragen.  
 
In diesen Fällen hat der Stifter die in seinem Eigentum befindlichen Vermögenswerte zugunsten eines uneigen-
nützigen, auf Dauer eingerichteten Zwecks entäußert, der nach seinem Willen durch die Gemeinde zu erfüllen ist. 
Die Gemeinde muss die Annahme einer solchen Stiftung erklären und hat dann als Stiftungsträger das über-
nommene Vermögen unter Einhaltung des Stiftungszwecks und des Stifterwillens zu verwalten. Diese Sachlage 
führt dazu, dass die Gemeinde in solchen Fällen nach außen im eigenen Namen auftritt, im Innenverhältnis zum 
Stifter aber an den Stifterwillen gebunden ist. Die Gemeinde hat dabei sowohl aus Sicht ihrer Aufgabenerfüllung 
als auch aus ihrer Verwaltungstätigkeit heraus über die Annahme einer Stiftung zu entscheiden. 
 
Die Gemeinde darf deshalb die mit dem Stiftungsvermögen erworbenen Rechte im eigenen Namen ausüben. Sie 
hat aber bei der Nutzung die Interessen des Stifters in Form der stiftungsmäßigen Zwecke umzusetzen. Unab-
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hängig von der tatsächlichen Anzahl solcher rechtlich unselbstständigen Stiftungen muss die Gemeinde dazu 
eine örtliche Strategie entwickeln, um eine dauerhafte und nachhaltige Verwirklichung des Stiftungszwecks zu 
gewährleisten und das Stiftungsvermögen ungeschmälert erhalten zu können. Im Sinne eines Stiftungsmanage-
ments sollte die Gemeinde dabei die "Nachlassverwaltung" gestalten, zumal sie jährlich im Rahmen ihrer Haus-
haltsplanung und ihres Jahresabschlusses den "Erfolg" nachweisen muss.  
 
 
1.2.2 Das abgegebene gemeindliche Vermögen 
 
Die Gemeinde kann aber auch selbst als Stifter auftreten und Vermögen zugunsten eines uneigennützigen, auf 
Dauer eingerichteten Zwecks entäußern, der nach ihrem Willen durch einen Dritten zu erfüllen ist. Die Gemein-
de kann dabei Vermögen in eine von ihr selbst errichtete rechtlich unselbstständige örtliche Stiftung einbringen. 
In solchen besonderen Einzelfällen müssen jedoch die Voraussetzungen des § 100 Absatz 3 GO NRW erfüllt 
sein. Danach darf Gemeindevermögen nur im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde und nur dann in 
ein Stiftungsvermögen eingebracht werden, wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere Weise nicht 
erreicht werden kann.  
 
Die Gemeinde muss dabei aber beachten, dass bei der Errichtung einer Stiftung die Vermögensabgabe so hoch 
sein muss, dass eine dauerhafte und nachhaltige Verwirklichung des Stiftungszwecks gewährleistet und das 
Stiftungsvermögen ungeschmälert erhalten werden muss. Sie muss daher bei einer gemeindlichen Vermögens-
abgabe abwägen, ob sie selbst als Stifter auftritt oder durch eine Zustiftung an eine bestehende Stiftung deren 
Kapital aufstockt. Die Vorschrift stellt deshalb darauf ab, dass die Gemeinde eine eigene "Stiftungsstrategie" 
unter Berücksichtigung ihrer Aufgabenerfüllung und der Vermögensabgabe ziel- und zweckgerichtet entwickelt.  
 
In diesem Zusammenhang ist insbesondere dann die Stiftungsgründung zweckbezogen zu hinterfragen, wenn 
die von der Gemeinde errichtete rechtlich unselbstständige örtliche Stiftung von der Gemeinde selbst verwaltet 
wird bzw. als Sondervermögen der Gemeinde einzuordnen ist. In Anlehnung an die Vorschrift des § 99 Absatz 3 
GO NRW, dass Gemeindevermögen nicht in Gemeindegliedervermögen umgewandelt werden darf, könnte eine 
solche Stiftungsgründung als Separierung von allgemeinem Gemeindevermögen ggf. nicht zulässig sein. 
 
 
1.2.3 Die Änderung von unselbstständigen Stiftungen  
 
Der Gemeinde steht das Recht zur Umwandlung des Stiftungszwecks, zur Zusammenlegung und Aufhebung 
von rechtlich unselbständigen Stiftungen zu und hat darüber in eigener Verantwortung zu entscheiden (vgl. § 
100 Absatz 2 GO NRW). Die Umwandlung eines Stiftungszwecks, die Zusammenlegung und die Aufhebung von 
rechtlich unselbständigen Stiftungen bedeuten einen erheblichen Eingriff in den Stifterwillen, dem sich die Ge-
meinde zuvor durch die Annahme der Stiftung unterworfen hat. So soll z.B. bei einer Umwandlung eines Stif-
tungszwecks oder der Zusammenlegung regelmäßig durch die Gemeinde angestrebt werden, die Erträge des 
Stiftungsvermögens dem zugedachten Personenkreis zu erhalten, ggf. auch auf andere Art und Weise als in 
einer Stiftungsform.  
 
Die Umwandlung eines Stiftungszwecks, die Zusammenlegung und die Aufhebung von rechtlich unselbstständi-
gen Stiftungen bedürfen der Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe n 
GO NRW) sowie der Genehmigung der für die Gemeinde zuständigen Aufsichtsbehörde. Bei einer Aufhebung 
einer rechtlich unselbständigen Stiftung muss der Rat auch über die Verwendung des Stiftungsvermögens eine 
Entscheidung treffen, denn das Stiftungsvermögen befindet sich im Eigentum der Gemeinde. 
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1.3 Zu Nummer 3 (Unternehmen und Einrichtungen): 
 
1.3.1 Inhalte der Vorschrift 
 
Bei wirtschaftlichen Unternehmen (vgl. § 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen 
(vgl. § 107 Absatz 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit sind die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnli-
che Einrichtungen wichtige Organisationsgebilde, die entsprechend den Vorschriften über die wirtschaftliche und 
nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinden als Sondervermögen errichtet werden. Diese sind unter Beach-
tung der Eigenbetriebsordnung (EigVO NRW) wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbstständig. Zu dieser Art 
von Sondervermögen gehören auch die gemeindlichen Krankenhäuser, die wie gemeindliche Eigenbetriebe als 
organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Einrichtungen bzw. gemeindliche Betriebe geführt werden (vgl. 
§§ 1 und 10 GemKHBVO). 
 
Die gemeindliche Organisationsform „Eigenbetrieb“ ist als Alternative zu den privaten Unternehmensformen ent-
wickelt worden. Wenn die Gemeinde sich zulässigerweise wirtschaftlich betätigen will, soll es ihr durch eine orga-
nisatorische Abgrenzung von der gemeindlichen Verwaltung ermöglicht werden, bei dieser Tätigkeit nicht in die 
Entscheidungszwänge der öffentlichen Verwaltung eingebunden zu sein. Gleichwohl sollen Grundzüge, Vorschrif-
ten und andere Bestandteile der gemeindlichen Verwaltung erhalten bleiben. Das Eigenbetriebsrecht in Form des 
§ 114 GO NRW i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung setzt dafür den rechtlichen Rahmen sowohl hinsichtlich der 
Verantwortung für die Wirtschaftsführung als auch für die Form des Rechnungswesens.      
 
 
1.3.2 Die wirtschaftlichen Unternehmen 
 
Die wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinde werden nach § 114 GO NRW in der Form von Eigenbetrieben 
geführt. Sie sind rechtlich unselbstständig und als aufgabenbezogene Einheiten der Gemeinde organisatorisch 
verselbstständigt. Ein Eigenbetrieb wird dabei von der Betriebsleitung selbstständig geleitet (vgl. § 2 EigVO 
NRW). Ihr obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung und sie ist für die wirtschaftliche Führung des Ei-
genbetriebs verantwortlich und hat dabei die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters 
anzuwenden.  
 
In den Angelegenheiten des Eigenbetriebs vertritt zudem die Betriebsleitung die Gemeinde. Gleichwohl behält der 
Rat der Gemeinde wichtige Zuständigkeiten, denn er entscheidet z.B. über die Bestellung und die Abberufung der 
Betriebsleitung, die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans, die Feststellung des Jahresabschlusses, 
weil diese Angelegenheiten nach der Gemeindeordnung nicht übertragen werden können (vgl. § 41 GO NRW 
i.V.m. § 4 EigVO NRW). 
 
 
1.3.3 Die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen 
 
Die organisatorisch verselbstständigten gemeindlichen Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit sind 
auch als eigenbetriebsähnliche Einrichtungen wichtige Organisationsgebilde innerhalb der Rechtspersönlichkeit 
der Gemeinde. Sie werden als nicht wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde eingestuft und erfüllen gemeindliche 
Aufgaben in vielen gemeindlichen Produktbereichen. Der Gesetzgeber hat in diesem Rahmen ausdrücklich einen 
Aufgabenkatalog bestimmt, in dessen Rahmen die Gemeinde organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen 
unter Beachtung der Vorschrift des § 107 Absatz 2 GO NRW in zulässiger Weise betreiben darf (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 182 „Die Aufgaben organisatorisch verselbstständigter Einrichtungen“ 
  
Derartige Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck und den gemeindlichen Aufgaben vereinbar 
ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können von der Gemeinde entsprechend den Vor-
schriften über die Eigenbetriebe geführt werden.  
 
 
1.3.4 Die Abgrenzung der nicht einbezogenen Betriebe  
 
Zu den gemeindlichen Betrieben nach dieser Vorschrift zählen nicht unselbstständige organisatorische Betriebe 
innerhalb der öffentlichen Verwaltung. Diese Regiebetriebe sind als Verwaltungsbetriebe rechtlich und wirtschaft-
lich unselbstständige Betriebe, bei denen nur die Gemeinde als Rechtsträger die erforderlichen Rechtsbeziehun-
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gen mit Dritten als Wirtschaftpartner eingehen kann. Diese Betriebe sind deshalb Teil der gemeindlichen Verwal-
tung und an den Haushaltsplan der Gemeinde gebunden. Die ihnen zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen 
sowie die kassenmäßigen Zahlungen sind daher im Ergebnisplan (vgl. § 2 GemHVO NRW) bzw. Finanzplan (vgl. 
§ 3 GemHVO NRW) des gemeindlichen Haushaltsplans enthalten (vgl. § 79 GO NRW).  
 
Unter diese Vorschrift fallen auch nicht die in der öffentlichen Verwaltung bestehenden Betriebe gewerblicher Art 
(BgA). Die Sonderform „Betrieb gewerblicher Art“ entsteht wegen der steuerlich relevanten Tätigkeiten der Ge-
meinde, denn nach § 4 i.V.m. § 1 Absatz 1 KStG stellt eine Tätigkeit einer Gemeinde dann einen „Betrieb gewerb-
licher Art“ dar, wenn eine nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinde zur Erzielung von Einnahmen au-
ßerhalb der Land- und Forstwirtschaft vorliegt, die sich aus der Tätigkeit der Gemeinde wirtschaftlich heraushebt 
und in analoger Anwendung des § 14 AO keine vermögensverwaltende Tätigkeit der Gemeinde ist (vgl. steuer-
rechtliche Literatur). Die gemeindlichen „Betriebe gewerblicher Art“ stellen daher nur eine steuerrechtliche und 
keine bilanzierungsfähige gemeindliche Sonderform dar. 
 
 
1.4 Zu Nummer 4 (Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen): 
 
Die rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen, die von der Gemeinde errichtet 
worden sind, nehmen wirtschaftlich gesehen eine Sonderstellung ein. Diese gemeindlichen Einrichtungen, z. B. 
eigene Zusatzversorgungskassen oder Eigenunfallversicherungen, können eine entsprechend abgesonderte 
Haushalts- und Wirtschaftsführung und damit einen eigenen Rechnungskreis und einen eigenständigen Jahres-
abschluss erfordern. Von der Gemeinde muss örtlich geklärt und entschieden werden, ob diese Einrichtungen 
eigenständig geführt werden sollen. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Haushaltsvorschriften für Gemeindegliedervermögen und Stiftungen): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Einbeziehung in die Haushaltswirtschaft): 
 
Bei der Verwaltung des Gemeindegliedervermögens und des Vermögens der rechtlich unselbstständigen örtli-
chen Stiftungen als gemeindliches Sondervermögen hat die Gemeinde alle Vorschriften über die gemeindliche 
Haushaltswirtschaft zu beachten, denn diese beiden Vermögensarten sind Bestandteil des Haushalts der Ge-
meinde. Es kommen daher für diese beiden gemeindlichen Vermögensformen keine besonderen Haushaltspläne, 
Sonderrechnungen oder eine eigenständige Bilanz bzw. ein gesonderter Jahresabschluss in Betracht.  
 
Die Erträge und Aufwendungen, die dem Gemeindegliedervermögen und dem Vermögen der rechtlich unselbst-
ständigen örtlichen Stiftungen zuzuordnen sind, müssen von der Gemeinde in ihrer Ergebnisrechnung erfasst 
werden. Die Zahlungen für diese Vermögensformen sind in der gemeindlichen Finanzrechnung zu erfassen. Das 
diesen Sondervermögen zuzuordnende Vermögen hat die Gemeinde daher nach seinen Arten zu bilanzieren. Es 
ist daher nicht zulässig, abgegrenzte Vermögenswerte unter der Bezeichnung „Gemeindegliedervermögen … „ 
oder „Stiftung …“ als eine jeweilige Gesamtheit in der Bilanz der Gemeinde anzusetzen. Der Nachweis, dass die 
Zwecke dieser Sondervermögen durch die Gemeinde erfüllt worden sind, kann dabei ggf. in einer Nebenrech-
nung zum gemeindlichen Jahresabschluss geführt werden. 
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Erfassung in der Haushaltswirtschaft): 
 
2.2.1  Die Abbildung im Haushaltsplan 
 
Für das Gemeindegliedervermögen der Gemeinde und die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen gilt, 
dass die für ihre Bewirtschaftung voraussichtlich im Haushaltsjahr entstehenden Erträge und Aufwendungen im 
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gemeindlichen Haushaltsplan enthalten sein müssen. Für die Gemeindegliedervermögen ist dabei die Zuordnung 
zum betreffenden Teilplan nach der sachlichen Aufgabenzugehörigkeit vorzunehmen und nicht nach dem beson-
deren Vermögensstatus (vgl. § 4 GemHVO NRW). Die aus dem Gemeindegliedervermögen, das z. B. aus-
schließlich aus land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken besteht, erzielbaren Erträge und entstehenden Auf-
wendungen sollten dem Produktbereich „Natur und Landschaftspflege“ zugeordnet und ggf. unter einer gesonder-
ten Produktgruppe oder einem Produkt nachgewiesen werden. 
 
Bei den rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen der Gemeinde macht die Vorgabe der Einhaltung der 
einer Stiftung mitgegebenen besonderen Zwecksetzung auch einen gesonderten Nachweis innerhalb des Haus-
halts der Gemeinde erforderlich. Der Erfüllung dieser Vorgabe dient u.a. der Produktbereich „Stiftungen“, der wie 
die anderen Produktbereiche für die Aufstellung der Teilpläne des gemeindlichen Haushalts verbindlich vorgeben 
ist (vgl. Nr. 1.2.5 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Für die rechtlich 
unselbstständigen Stiftungen als gemeindliche Sondervermögen ist daher ein gesonderter produktorientierter 
Teilplan aufzustellen, in dem die einzelnen Stiftungen in Form von Produkten dargestellt und die Erträge und 
Aufwendungen zugeordnet werden können. 
 
 
2.2.2 Der Nachweis im Jahresabschluss  
 
2.2.2.1 Allgemeiner Nachweis 
 
Die ausdrückliche Vorgabe in der Vorschrift, dass die Gemeindegliedervermögen und die rechtlich unselbststän-
digen örtlichen Stiftungen im Jahresabschluss der Gemeinde gesondert nachzuweisen sind, verstärkt, dass diese 
Sondervermögen entsprechend dem Haushaltsplan der Gemeinde im gemeindlichen Jahresabschluss enthalten 
sein müssen. Unabhängig davon ist ggf. noch ein jährliche Ergebnis für diese beiden Vermögensarten festzustel-
len, um die Einhaltung der vorliegenden Zwecksetzung und Zweckbindung nachzuweisen. In diesem Zusammen-
hang reichen aus haushaltsrechtlicher Sicht die Einzelergebnisse der Sondervermögen einschließlich einer Über-
sicht über das zurechenbare Vermögen und die Schulden aus. Sollte bei diesen Sondervermögen jedoch eine 
gesonderte Steuerpflicht bestehen, kann für die Steuerbehörden ein solcher „haushaltsrechtlicher“ Nachweis ggf. 
nicht ausreichend sein. 
 
 
2.2.2.2.2 Die Prüfungspflicht 
 
Der Nachweis dieser Sondervermögen im gemeindlichen Jahresabschluss berührt auch die Prüfungspflicht der 
örtlichen Rechnungsprüfung für die Jahresabschlüsse der Sondervermögen der Gemeinde (vgl. § 103 Absatz 1 
Nummer 2 GO NRW). Der in dieser Vorschrift für diese Aufgabe benutzte Begriff „Jahresabschluss“ soll sicher-
stellen, dass ein ggf. gesondert zu führender jahresbezogener Nachweis beim Gemeindegliedervermögen und 
bei den rechtlich unselbstständigen Stiftungen auch örtlich geprüft wird. Die Verwendung des Begriffs „Jahresab-
schluss“ in der Vorschrift des § 103 GO NRW führt jedoch nicht zur Verpflichtung der Gemeinde, für die Sonder-
vermögen einen gesonderten Jahresabschluss nach den für die Gemeinde geltenden haushaltsmäßigen Rege-
lungen aufzustellen. Sofern daher z. B. für die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen ein gesonderter 
Nachweis zu führen, unterliegt dieser der Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung. 
 
 
2.2.2.2.3 Der gesonderte Nachweis 
 
Die Gemeinde hat ggf. unabhängig von ihrem eigenen Jahresabschluss für jedes dieser Sondervermögen ein 
gesondertes jährliches Ergebnis festzustellen, um die Einhaltung der vorhandenen Zwecksetzung und Zweckbin-
dung für diese beiden Vermögensarten nachzuweisen. Zu einem prüffähigen Nachweis dürften aus haushalts-
rechtlicher Sicht die Einzelergebnisse der Sondervermögen einschließlich einer Übersicht über das zurechenbare 
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Vermögen und die Schulden ausreichend sein. Es können jedoch örtliche Besonderheiten oder eine gesonderte 
Steuerpflicht bei diesen Sondervermögen bestehen, sodass ein haushaltsrechtlich geprägter Nachweis ggf. nicht 
ausreichend ist, z. B. für die Steuerbehörden. Einen gesonderten Nachweis sollte die Gemeinde in einer Neben-
rechnung zum gemeindlichen Jahresabschluss führen. Sie kann einen solchen Nachweis auch ihrem Jahresab-
schluss beifügen. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Haushaltsvorschriften für Unternehmen und Einrichtungen):  
 
Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde können bei wirtschaftlichen Unternehmen (vgl. § 114 
GO NRW) und organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen (vgl. § 107 Absatz 2 GO NRW) als gemeindli-
che Betriebe nicht uneingeschränkt gelten. Nach der Aufzählung in der Vorschrift sind diese gemeindlichen Be-
triebe verpflichtet, die nachfolgend genannten Vorschriften sinngemäß anzuwenden (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Haushaltsvorschriften für Sondervermögen als Betriebe  

 
 

VORGABEN 
 

VORSCHRIFTEN 
 

Das wirtschaftliche Handeln so zu planen und zu führen, dass 
die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. 

 
§ 75 Absatz 1 GO NRW 

 
Die Planung und Rechnung auszugleichen, sodass der jahres-
bezogene Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbe-
trages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. 
  

§ 75 Absatz 2 Sätze 1 und 2 GO NRW 

 
Die Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen 
sicherzustellen. 
  

§ 75 Absatz 6 GO NRW 

 
Eine Überschuldung nicht eintreten zu lassen. 
  

§ 75 Absatz 7 GO NRW 

 
Eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vorzunehmen. 
  

§ 84 GO NRW 

 
Bei Bedarf Verpflichtungsermächtigungen einzusetzen. 
 

 
§ 85 GO NRW 

 
 
Kredite nur für Investitionen aufzunehmen. 
  

 
 
§ 86 GO NRW 
 

 
Die Einschränkungen bei der Bestellung von Sicherheiten und 
Gewährleistung für Dritte zu beachten. 
  

§ 87 GO NRW 

 
Für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlich-
keiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 
oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen 
Rückstellungen zu bilden. 
  

§ 88 GO NRW 

 
Ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditäts-
planung sicherzustellen, ggf. auch Kredite zur Liquiditätssiche-
rung aufzunehmen.  

 

§ 89 GO NRW 

 
Vermögensgegenstände nur zu erwerben, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist oder wird und die 
Gegenstände pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten; bei  

§ 90 GO NRW 
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Die Haushaltsvorschriften für Sondervermögen als Betriebe  

 
 

VORGABEN 
 

VORSCHRIFTEN 
Geldanlagen auf eine ausreichende Sicherheit zu achten, 
Vermögensgegenstände in der Regel nur zu ihrem vollen Wert 
zu veräußern. 
 
 
Bei der Errichtung die Ermittlung der Wertansätze für die 
Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten 
Zeitwerten vorzunehmen, die dann für die künftigen Haushalts-
jahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten gelten, dies 
gilt jedoch nicht bei einer Erweiterung eines bestehenden 
Eigenbetriebes. 
 

§ 92 Absatz 3 GO NRW 

 
Ggf. eine Wertberichtung der Eröffnungsbilanz vorzunehmen. 
 

§ 92 Absatz 7 GO NRW 

 
Eine Finanzbuchhaltung einzurichten. 
 

§ 93 GO NRW 

 
Ggf. die Finanzbuchhaltung von einer anderen Stelle besorgen 
zu lassen. 
 

§ 94 GO NRW 

 
Den Jahresabschluss feststellen zu lassen. 
 

§ 96 GO NRW 

 
Darüber hinaus findet die Eigenbetriebsverordnung Anwen-
dung. Auch ist § 106 GO NRW hinsichtlich des Jahresab-
schlusses von Eigenbetrieben zu beachten. 

 

 

Abbildung 183 „Die Haushaltsvorschriften für Sondervermögen als Betriebe“ 
 
Die Betriebe der Gemeinde sollen wirtschaftlich wie Kaufleute auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches han-
deln. Diese Sachlage bedingt, dass in der Gemeindeordnung gesetzlich bestimmt worden ist, welche Vorschriften 
für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auch für diese gemeindlichen Unternehmen und Einrichtungen eine 
sinngemäße Anwendung finden sollen. Die vorgenommene Festlegung beeinträchtigt dabei nicht die gewollte 
Verknüpfung mit den handelsrechtlichen Vorschriften in der Eigenbetriebsverordnung. 
 
 
4. Zu Absatz 4 (Haushaltsvorschriften für Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen): 
 
4.1 Zu Satz 1 (Wirtschaftsführung der Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen): 
 
Die rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen nehmen wirtschaftlich gesehen 
eine Sonderstellung ein, z. B. eigene Zusatzversorgungskassen oder Eigenunfallversicherungen der Gemeinde. 
Diese Einrichtungen können eine entsprechend abgesonderte Haushalts- und Wirtschaftsführung wegen ihrer 
Aufgabenstellung erfordern. Für diese Sondervermögen wird deshalb durch die Vorschrift zugelassen, dass die 
für die Wirtschaftführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß ange-
wendet werden können. Das Rechnungswesen ist wie beim Eigenbetrieb auch für die Versorgungs- und Versi-
cherungseinrichtungen von zentraler Bedeutung.  
 
Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Buch-
führung muss den handelsrechtlichen Grundsätzen oder den für das Neue Kommunale Finanzmanagement gel-
tenden Grundsätzen entsprechen. Die angewandte kaufmännische Buchführung muss daher eine vollständige 
Abbildung der Vermögenslage und Erträge und Aufwendungen liefern. Zudem soll mit der Aufstellung des Wirt-
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schaftsplans und des Jahresabschlusses soll daher die notwendige Transparenz geschaffen werden, die dafür 
klare Verantwortlichkeiten erfordert. Dies ist aufgrund dieser Vorschrift von den Versorgungs- und Versicherungs-
einrichtungen der Gemeinden umzusetzen.     
 
 
4.2 Zu Satz 2 (Verweis auf Absatz 3): 
 
Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde können bei wirtschaftlich tätigen und organisatorisch 
verselbstständigten Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen nicht uneingeschränkt gelten. Es ist vielmehr 
zu berücksichtigen, dass diese Einrichtungen haushaltswirtschaftlich wie Kaufleute auf der Grundlage des Han-
delsgesetzbuches handeln sollen. Durch den Verweis auf Absatz 3 der Vorschrift ist festgelegt worden, welche 
Vorschriften für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auch für diese Einrichtungen der Gemeinde sinngemäß 
Anwendung finden sollen. Die vorgenommene Festlegung beeinträchtigt nicht die Anwendung von handelsrechtli-
chen Vorschriften durch die betreffenden gemeindlichen Betriebe.  

 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 98 
Treuhandvermögen 

 
(1) 1Für rechtlich selbständige örtliche Stiftungen sowie Vermögen, die die Gemeinde nach besonderem Recht 
treuhänderisch zu verwalten hat, sind besondere Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen zu füh-
ren. 2Die Vorschriften des § 75 Abs. 1, Abs. 2 Sätze 1 und 2, Abs. 6 und 7, der §§ 78 bis 80, 82 bis 87, 89, 90, 
93 und 94 sowie § 96 Abs. 1 sind sinngemäß anzuwenden, soweit nicht Vorschriften des Stiftungsgesetzes 
entgegen stehen. 3Die §§ 78 und 80 sind mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle der 
Haushaltssatzung der Beschluss über den Haushaltsplan tritt und von der öffentlichen Bekanntgabe und dem 
Verfügbarhalten zur Einsichtnahme nach § 80 Abs. 3 und 6 abgesehen werden kann.   
 
(2) Unbedeutendes Treuhandvermögen kann im Haushalt der Gemeinde gesondert nachgewiesen werden. 
 
(3) Mündelvermögen sind abweichend von den Absätzen 1 und 2 nur im Jahresabschluss gesondert nachzu-
weisen. 
 
(4) Besondere gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen des Stifters bleiben unberührt. 
 
 
Erläuterungen zu § 98: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Das Treuhandvermögen bei der Gemeinde 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht kennt neben dem allgemeinen Gemeindevermögen im haushaltsrechtlichen 
Sinn als eine weitere Art von gemeindlichen Vermögen das Treuhandvermögen. Der Begriff ist haushaltsrechtlich 
nicht definiert und ist daher aus dem Zivilrecht abzuleiten. Das Vorhandensein von Treuhandvermögen bei der 
Gemeinde setzt daher ein Treuhandverhältnis voraus, das auf einer Vereinbarung der Gemeinde mit einem Drit-
ten beruht. In einem solchen Rechtsverhältnis ist der Dritte regelmäßig der Treugeber und die Gemeinde der 
Treuhänder, der Vermögensgegenstände oder Rechte des Dritten zu verwalten hat. 
 
Bei einem Treuhandverhältnis der Gemeinde mit einem Dritten werden daher fremde Vermögensgegenstände 
von der Gemeinde treuhänderisch gehalten. Die Gemeinde ist dabei von einem Dritten beauftragt worden oder 
ggf. auch gesetzlich verpflichtet, das ihr übergebene Vermögen zu verwalten und nicht für eigene Zwecke zu 
verwenden. Die Gemeinde hat das ihr übergebene Vermögen (Treuhandvermögen) dann im eigenen Namen und 
für fremde Rechnung zu verwalten. Sie hat das Treuhandvermögen aber auch klar getrennt von ihrem eigenen 
Vermögen zu halten und entsprechend zu dokumentieren. 
 
Für die Gemeinde folgt aus ihrer Tätigkeit als Treuhänder, dass sie gegenüber dem Dritten als Treugeber für eine 
ordnungsgemäße Verwaltung des Treuhandvermögens haftet. Daher ist die gesonderte Behandlung von bei der 
Gemeinde vorhandenem Treuhandvermögen und Mündelvermögen haushaltsrechtlich und haushaltswirtschaft-
lich geboten. Zur Vereinfachung der treuhänderischen Verwaltung von unbedeutendem Treuhandvermögen wird 
durch die Vorschrift jedoch ausdrücklich eine Ausnahme von der sonst notwendigen Separierung von Treuhand-
vermögen vom übrigen Gemeindevermögen zugelassen. 
 
 
2. Der Begriff „Treuhand“ 
 
Der Begriff „Treuhand“ ist gesetzlich nicht definiert und wird daher in einer Vielzahl von unterschiedlichen Aus-
prägungen und Zusammenhängen verwendet. So liegt ein Treuhandverhältnis vor, wenn durch eine Abrede der 
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Treuhänder der Inhaber von Vermögensrechten wird, die ihm „zu treuen Händen“ vom Treugeber übertragen 
werden. Im Verhältnis zu Dritten (Außenverhältnis) hat der Treuhänder, z. B. das Eigentum an einer Sache, und 
damit die volle Rechtsstellung des Eigentümers. Im Verhältnis zum Treugeber ist der Treuhänder hinsichtlich der 
Verfügung über die Sache durch einen Treuhandvertrag gebunden, sodass die Sache im Sinne des Treugebers 
zu verwalten ist und der Treuhänder nur vertragsgemäße Verfügungen vornehmen darf.  
 
Im Baurecht sind Treuhandverhältnisse weit verbreitet. So wird z. B. bestimmt, dass ein Sanierungsträger, dem 
eine Aufgabe als Treuhänder von der Gemeinde übertragen wurde, diese Aufgabe in eigenem Namen für Rech-
nung der Gemeinde erfüllt. Der Sanierungsträger erhält von der Gemeinde für den Rechtsverkehr eine Beschei-
nigung über die Übertragung der Aufgabe als Treuhänder. Er soll bei Erfüllung der Aufgabe seinem Namen einen 
das Treuhandverhältnis kennzeichnenden Zusatz hinzufügen. Der als Treuhänder tätige Sanierungsträger hat 
dabei das in Erfüllung der Aufgabe gebildete Treuhandvermögen getrennt von anderem Vermögen zu verwalten. 
In einem solchen Treuhandverhältnis hat die Gemeinde auch die Erfüllung der Verbindlichkeiten zu gewährleisten 
(vgl. § 160 BauGB). 
 
 
3. Die Bilanzierung des Treuhandvermögens 
 
3.1 Die Bilanzierung bei der Gemeinde als Treuhänder 
 
3.1.1 Allgemeine Voraussetzungen 
 
Bei Treuhandvermögen werden von der Gemeinde fremde Vermögensgegenstände treuhänderisch gehalten, 
denn sie ist von Dritten beauftragt worden oder gesetzlich verpflichtet, das ihr übergebene Vermögen zu verwal-
ten und nicht für eigene Zwecke zu verwenden (Ermächtigungstreuhand). Einem solchen Treuhandverhältnis liegt 
die der Gemeinde (Treuhänder) anvertraute Verfügung über Sachen und Rechte zugrunde, diese im Interesse 
des betreffenden Dritten (Treugeber) auszuüben. Es bietet sich wegen der wirtschaftlichen Bedeutung von ge-
meindlichen Treuhandverhältnissen an, dass von der Gemeinde ein eigener Rechnungskreis für die übernomme-
nen Aufgaben eingerichtet wird. 
 
Nach den allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen ist das Treuhandvermögen in der Bilanz des Treugebers anzu-
setzen, weil dieser weiterhin als rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer zu betrachten ist. Diese Sachlage gilt 
auch, wenn die Gemeinde eine Verwaltungstreuhand als Vollrechtstreuhand innehat. In solchen Fällen erwirbt die 
Gemeinde das rechtliche Eigentum an dem Treugut, obwohl die vertraglichen Beziehungen regelmäßig vorsehen, 
dass die Risiken des Untergangs sowie die Nutzungen und Lasten beim Treugeber verbleiben. In diesen Fällen 
bleibt der Treugeber wirtschaftlicher Eigentümer, sodass das Treugut nicht bei der Gemeinde zu bilanzieren ist. 
 
Für die Gemeinde folgt aus ihrer Tätigkeit als Treuhänder, dass sie gegenüber dem Dritten als Treugeber für eine 
ordnungsgemäße Verwaltung des Treuhandvermögens haftet und eine Herausgabeverpflichtung besteht. Eine 
zweifache Bilanzierung des Treuhandvermögens, also zusätzlich zum Treugeber auch bei der Gemeinde als 
Treuhänder, ist wegen der gesonderten Verwaltung des Treuhandvermögens außerhalb des gemeindlichen 
Haushalts nicht erforderlich. Eine gesonderte Behandlung von bei der Gemeinde vorhandenem Treuhandvermö-
gen und Mündelvermögen ist zivilrechtlich, aber auch haushaltsrechtlich und haushaltswirtschaftlich geboten.  
 
 
3.1.2 Ausweispflichten und Buchführung 
 
Für den Ausweis von Treuhandvermögen und Treuhandverbindlichkeiten in der gemeindlichen Bilanz bedarf es 
aufgrund der zivilrechtlich bestimmten Rechtslage keiner besonderen haushaltsrechtlichen Regelung. Die Ge-
meinde, die fremde Vermögensgegenstände treuhänderisch verwaltet, hat diese vermögensmäßigen Verhältnis-
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se in ihrem Jahresabschluss im Anhang oder im Verbindlichkeitenspiegel unter den Haftungsverhältnissen anzu-
geben. Sie sollte dazu auch die Zahl sowie die Arten der Treuhandverhältnisse angeben. 
 
Bei der Gemeinde kann aus ihrer Tätigkeit als Treuhänder dann ein gesondertes Buchungserfordernis entstehen, 
wenn der Umfang eines Treuhandauftrages eine eigene Rechnungslegung erfordert. Die Umsetzung kann darin 
bestehen, dass eine Treuhandbuchführung eingerichtet wird oder in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde ein 
eigener Rechnungskreis mit besonderen Konten (Treuhandtätigkeit) eingerichtet wird. In einem solchen Fall ist 
dann auf eine strikte Trennung der Geschäftsvorfälle im Buchungsgeschehen zu achten. Im Rechnungskreis für 
den eigenen Haushalt ist dann nur der ggf. bestehende Anspruch auf Vergütung als Treuhänder zu erfassen.  
 
Ein Bedarf für eine gesonderte haushaltsrechtliche Bilanzierungsregelung für die Gemeinde wurde bisher nicht für 
erforderlich angesehen. Eine solche Regelung wurde nur für die Kreditinstitute als erforderlich angesehen, weil 
diese oftmals für Dritte als Treuhänder tätig sind. Diese Institute haben dabei das von ihnen zu verwaltende Treu-
handvermögen in ihren Bilanzen anzusetzen. Dem Vermögensansatz auf der Aktivseite ihrer Bilanz muss jedoch 
wegen ihrer Verpflichtung gegenüber dem Treugeber in gleicher Höhe eine Treuhandverbindlichkeit auf der Pas-
sivseite ihrer Bilanz gegenüberstehen. Durch diese Bilanzierung der Treuhandverhältnisse soll die Herausgabe-
verpflichtung des Kreditinstitutes als Treuhänder für das übernommene Treugut gegenüber dem Treugeber und 
anderen Interessierten offen gelegt werden (vgl. § 6 RechKredV). 
 
 
3.2 Die Bilanzierung bei der Gemeinde als Treugeber 
 
Für die Gemeinde als Treugeber bestehen vielfältige Möglichkeiten zur Ausgestaltung von örtlichen Treuhand-
verhältnissen, z. B. bei einer Aufgabenübertragung an einen Sanierungsträger. Die tatsächlichen Treuhandver-
hältnisse der Gemeinde als Treugeber müssen daher hinsichtlich der vereinbarten Modalitäten im Einzelfall näher 
betrachtet und bewertet werden. Es muss eine zutreffende Erfassung in der gemeindlichen Bilanz und ein sach-
gerechter Nachweis im gemeindlichen Jahresabschluss gewährleistet werden. Die Gemeinde als Treugeber sollte 
daher dem Treuhänder aufgeben, einen eigenen Rechnungskreis für die von der Gemeinde übernommene Auf-
gabe einzurichten und zu führen. 
 
Die Gemeinde kann einem Dritten eigene Vermögensteile überlassen, z. B. bei baulichen Maßnahmen einem 
Sanierungsträger (vgl. § 157 BauGB). Dieser Dritte kann dann über gemeindliches Verfügen in eigener Verant-
wortung verfügen und die Gemeinde hat den Status des Treugebers inne. In solchen Fällen erfüllt der Dritte die 
ihm von der Gemeinde übertragenen Aufgaben regelmäßig im eigenen Namen, aber auf Rechnung der Gemein-
de. Der Dritte als Sanierungsträger ist dann als Treuhänder für die Gemeinde tätig (vgl. § 159 BauGB). Zum 
Treuhandvermögen gehört dabei das gesamte Vermögen, das die Gemeinde dem Dritten zur Erfüllung der Auf-
gabe übertragen hat.  
 
Für die Bilanzierung des Treuhandvermögens kommen in diesen Fällen die allgemeinen Bilanzierungsgrundsätze 
zur Anwendung. Die Gemeinde bleibt i.d.R. der wirtschaftliche Eigentümer der an den Treuhänder übergebenen 
Vermögensgegenstände. Das Treugut ist daher weiterhin bei ihr als Treugeber zu bilanzieren. Diese Grundsätze 
sind auch dann anzuwenden, wenn der Treuhänder ein Treugut von einem Dritten zu treuen Händen der Ge-
meinde als Treugeber erwirbt. Die Gemeinde kann aber auch selbst ein weiteres Treugut erwerben und dem 
Treuhänder zur Verfügung stellen.  
 
Die im Auftrag der Gemeinde als Treugeber übernommenen Verpflichtungen sind dagegen in der Bilanz des 
Treuhänders anzusetzen. Ebenso sind die vom Treuhänder im eigenen Namen im Rahmen des Treuhandver-
hältnisses eingegangenen Verpflichtungen in dessen Bilanz anzusetzen, denn er wird i.d.R. dafür auch in An-
spruch genommen. Der Treuhänder kann aber ggf. gleichzeitig entsprechende Forderungen auf Freistellung von 
seinen Verpflichtungen gegen die Gemeinde bilanzieren, weil er in einem besonderen Treuhandverhältnis für die 
Gemeinde tätig ist. In der Bilanz der Gemeinde als Treugeber müssen in solchen Fällen entsprechend der gegen 
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die Gemeinde bestehenden Forderungen des Treuhänders in gleicher Höhe entsprechende gemeindliche Ver-
pflichtungen angesetzt werden.  
 
Ein Bedarf für eine gesonderte Bilanzierungsregelung für Treuhandverhältnisse der Gemeinde wurde bisher nicht 
für erforderlich angesehen. Eine gesetzliche Regelung besteht nur für Kreditinstitute, wenn diese als Treuhänder 
gegenüber Dritten tätig sind. Diese Institute haben das von ihnen zu verwaltende Treuhandvermögen in ihrer 
Bilanz anzusetzen. Dem Vermögensansatz auf der Aktivseite der Bilanz muss jedoch in gleicher Höhe eine Treu-
handverbindlichkeit auf der Passivseite ihrer Bilanz gegenüberstehen. Durch diese Bilanzierung soll die Heraus-
gabeverpflichtung des Treuhänders für das übernommene Treugut gegenüber dem Treugeber offen gelegt wer-
den (vgl. § 6 RechKredV). 
 
 
3.3 Treuhandverhältnisse und Pensionsrückstellungen 
 
Die Gemeinde kann durch ein Treuhandverhältnis zur Hinterlegung von Pensionsverpflichtungen und/oder zur 
gesonderten Vermögensverwaltung nicht auf die notwendige Liquiditätsvorsorge für die künftig zu zahlenden 
Versorgungsleistungen verzichten (vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW). Ein solches Treuhandverhältnis führt auch nicht 
zu einer Minderung der gemeindlichen Pensionsrückstellungen (vgl. § 36 Absatz 1 GemHVO NRW). Die Möglich-
keit der Gemeinde in bestimmten Fällen durch einen unabhängigen Rechtsträger eine treuhänderische Verwal-
tung vornehmen zu lassen, verändert grundsätzlich nicht die von der Gemeinde zu bilanzierenden Pensionsrück-
stellungen.  
 
Im Zusammenhang mit der Bilanzierung gemeindlicher Treuhandverhältnisse wird auch die sog. Treuhandlösung 
„Contractual Trust Arrangements“ (CTA) zur Absicherung und Finanzierung langfristig fällig werdender Pensions-
verpflichtungen als eine für die Gemeinde sachgerechte und geeignete Lösung dargestellt. Die CTA ist dabei 
lediglich ein Modell im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge, um Pensionsverpflichtungen aus der Bilanz 
auszugliedern. Es werden dazu betriebliche Vermögenswerte und Pensionszusagen auf einen Dritten übertragen 
werden, durch den diese Werte verwaltet werden, denn das Vermögen darf nur zur Erfüllung der Pensionsver-
pflichtungen verwendet werden. 
 
Dieses „Treuhandmodell“ ist nicht auf die gemeindlichen Verhältnisse übertragbar, auch wenn ein unabhängiger 
Rechtsträger eine treuhänderische Verwaltung vornehmen würde. Die betrieblichen Verpflichtungen aus den 
direkten Zusagen gegenüber den Beschäftigten bleiben unverändert, sodass bei einer Nutzung dieses Modells 
die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber den Beamtinnen und Beamten unverändert bleiben. Eine Minde-
rung der von der Gemeinde zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen ist daher damit nicht verbunden. Das 
Modell stellt deshalb auch keine gemeinderechtlich zulässige Besicherung dar. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Verwaltung von Treuhandvermögen): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Treuhandvermögen): 
 
1.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde ist vielfach gesetzlich als Vermögensverwalter bestimmt worden. Sie kann auch von Dritten be-
auftragt werden, das ihr übergebene fremde Vermögen zu verwalten (Treuhandvermögen). Zur Vereinfachung 
dieser Verwaltungsaufgabe wird durch die Vorschrift im Einzelnen bestimmt, dass die Gemeinde dabei die dazu 
besonders bestimmten haushaltsrechtlichen Vorschriften anzuwenden hat (vgl. Sätze 2 und 3 im Absatz 1 der 
Vorschrift). Die Gemeinde muss deshalb im Rahmen ihrer Tätigkeit gewährleisten, dass das von ihr zu verwal-
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tende (fremde) Vermögen nicht unterscheidungslos im eigenen (freien) Vermögen der Gemeinde aufgeht. Die 
Separierung dieses Vermögens muss jederzeit durch die Gemeinde sichergestellt werden.  
 
In der Vorschrift werden unter dem Begriff „Treuhandvermögen“ insbesondere die rechtlich selbstständigen 
Stiftungen und das Mündelvermögen als treuhänderisch zu verwaltendes Vermögen benannt. Dieses gemeind-
liche Treuhandvermögen steht zivilrechtlich nicht im Eigentum der Gemeinde, ist ihr aber zur eigenverantwortli-
chen Verwaltung gesetzlich oder durch einen Dritten anvertraut. Im Rahmen der Vermögensverwaltung wird 
dabei der Gemeinde die Beachtung der einzelnen Zwecksetzungen des erhaltenen Vermögens im Interesse 
Dritter als besondere Pflicht auferlegt.  
 
Zum gemeindlichen Treuhandvermögen nach dieser Vorschrift zählen jedoch nicht die Vermögensgegenstände, 
die der Gemeinde im Rahmen ihr übertragener Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Als gemeindliches 
Treuhandvermögen gelten auch nicht die von der Gemeinde einem Dritten treuhänderisch überlassenen Ver-
mögenswerte, z. B. die Vermögensgegenstände, die einem Sanierungsträger übergeben werden. Es wird durch 
diese Vorschrift nur das Treuhandvermögen erfasst, über das die Gemeinde selbst Treuhänder ist.  
 
 
1.1.2 Rechtlich selbständige örtliche Stiftungen als gemeindliches Treuhandvermögen 
 
Eine Stiftung gilt als örtliche Stiftung, wenn es sich um eine unselbstständige oder rechtlich selbstständige Stif-
tung handelt, die nach dem Willen des Stifters von der Gemeinde verwaltet wird und die überwiegend Zwecken 
dient, die von der Gemeinde in ihrem Bereich erfüllt werden können. Damit wird deutlich, dass der Stiftungszweck 
immer auf Aufgaben gerichtet sein muss, die auch von der Gemeinde in ihrem sachlichen und räumlichen Zu-
ständigkeitsbereich selbst vorgenommen werden können. Bei den rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen 
(fiduziarische Stiftungen) werden i.d.R. durch einen Dritten als Stifter der Gemeinde Vermögensgegenstände mit 
einer bestimmten Zwecksetzung (Stifterwillen) zu Eigentum übertragen. Derartige Stiftungen hat die Gemeinde 
getrennt vom allgemeinen Vermögen zu halten und haushaltsrechtlich und haushaltswirtschaftlich als Sonder-
vermögen zu führen (vgl. § 97 GO NRW).  
 
Bei den rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen findet dagegen keine Übertragung des Stiftungsvermögens 
an die Gemeinde statt. Die Gemeinde wird vielmehr mit der Verwaltung einer solchen Stiftung beauftragt. Diese 
Beauftragung begründet ein Treuhandverhältnis zwischen den Stiftern und der Gemeinde. Diese Gegebenheiten 
haben u.a. zur Folge, dass in eine solche Stiftung die Gemeinde ggf. auch Teile ihres Vermögens einbringen darf, 
wenn diese Hingabe der gemeindlichen Aufgabenerfüllung dient (vgl. § 100 Absatz 3 GO NRW). Die treuhänderi-
sche Verwaltung von rechtlich selbstständigen Stiftungen durch die Gemeinde dient der nachhaltigen Verwirkli-
chung der von den Stiftern gesetzten Zwecke und soll die Zwecke auf Dauer sicherstellen. Sie stehen regelmäßig 
in einem Zusammenhang mit der örtlichen Aufgabenerfüllung, die ebenfalls langfristig ausgerichtet sein soll. 
 
 
1.1.3 Mündelvermögen als gemeindliches Treuhandvermögen 
 
Das Mündelvermögen, das die Gemeinde als Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu verwalten hat, stellt eine 
besondere Form des gemeindlichen Treuhandvermögens dar. Der Gemeinde obliegt i.d.R. diese Verwaltungs-
aufgabe öffentlicher Jugendhilfeträger, wenn ein Minderjähriger der Vormundschaft bedarf und der Minderjährige 
vermögend ist. Die Aufgabe wird dann oftmals durch das örtliche Jugendamt ausgeübt, z. B. im Rahmen der 
gesetzlichen Amtsvormundschaft (vgl. § 1791c BGB).  
 
In Ausübung der Amtsvormundschaft ist z. B. das Vermögen eines Mündels, das bei der Anordnung der Vor-
mundschaft vorhanden ist oder später dem Mündel zufällt, von der Gemeinde genau zu verzeichnen (vgl. § 1802 
BGB). Der Vormund eines Mündels hat zudem das zum Vermögen des Mündels gehörende Geld verzinslich 
anzulegen, soweit es nicht zur Bestreitung von Ausgaben bereitzuhalten ist. Er ist zudem bei der Geldanlage an 
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bestimmte Anlageformen gebunden, weil diese Formen als zur Anlegung von Mündelgeld als geeignet angese-
hen werden, z. B. in verbrieften Forderungen gegen den Bund oder ein Land sowie in Forderungen, die in das 
Bundesschuldbuch oder in das Landesschuldbuch eines Landes eingetragen sind oder einer inländischen öffent-
lichen Sparkasse, wenn sie von der zuständigen Behörde des Landes, in welchem sie ihren Sitz hat, zur Anle-
gung von Mündelgeld für geeignet erklärt ist (vgl. §§ 1806 und 1807 BGB).  
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschriften): 
 
Zur Vereinfachung der Aufgabe der Gemeinde, fremdes Vermögen treuhänderisch zu verwalten, sind nach der 
Vorschrift ausgewählte haushaltsrechtliche Vorschriften für Gemeinden sinngemäß anzuwenden, soweit nicht 
Vorschriften des Stiftungsgesetzes entgegen stehen. Aus dem Sachzusammenhang und dem Zweck der Vermö-
gensverwaltung sind die nachfolgenden haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung zur sinngemä-
ßen Anwendung bestimmt worden, denn die Gemeinde soll das treuhänderisch zu verwaltende Vermögen wert-
mäßig nicht schlechterstellen als ihr allgemeines Gemeindevermögen (vgl. Abbildung). 
 

 
Haushaltsvorschriften für Treuhandvermögen 

 
 

VORGABEN 
 

FUNDSTELLEN 
 

Allgemeine Haushaltsgrundsätze 
 

§ 75 Absatz 1 GO NRW 

 
Verpflichtung  

zum Haushaltsausgleich 
 

§ 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 GO NRW 

 
Verpflichtung  

zur Sicherstellung der Liquidität 
 

§ 75 Absatz 6 GO NRW 

 
Verbot  

der bilanziellen Überschuldung 
 

§ 75 Absatz 7 GO NRW 

 
Verpflichtung  

zur Aufstellung einer Haushaltssatzung 
 

§ 78 GO NRW 

 
Verpflichtung  

zur Aufstellung eines Haushaltsplan 
 

§ 79 GO NRW 

 
Einhaltung des Verfahrens 
der Haushaltsaufstellung 

 
§ 80 GO NRW 

 
Beachtung  

der vorläufigen Haushaltsführung 
 

§ 82 GO NRW 

 
Über- und außerplanmäßige  

Aufwendungen und Auszahlungen 
 

§ 83 GO NRW 

 
Verpflichtung 

 zur mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplanung 

 

§ 84 GO NRW 

 
Gebrauch  § 85 GO NRW 
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Haushaltsvorschriften für Treuhandvermögen 

 
 

VORGABEN 
 

FUNDSTELLEN 
von Verpflichtungsermächtigungen 

 
 

Aufnahme  
von Krediten für Investitionen 

 
§ 86 GO NRW 

 
Bestellung von Sicherheiten 

und Gewährleistung für Dritte 
 

§ 87 GO NRW 

 
Sicherung der Liquidität 

 
§ 89 GO NRW 

 
Umgang mit Vermögensgegenständen 

 
§ 90 GO NRW 

 
Aufgaben der Finanzbuchhaltung 

 
§ 93 GONRW 

 
Übertragung der Finanzbuchhaltung 

 
§ 94 GO NRW 

 
Feststellung des Jahresabschlusses 

 
§ 96 Absatz 1 GO NRW 

Abbildung 184 „Haushaltsvorschriften für Treuhandvermögen“ 
  
Für die Verwaltung von gemeindlichen Treuhandvermögen ist zudem auch das Stiftungsgesetz NRW zu beach-
ten, in dem z. B. bestimmt wurde, dass der Stiftungsvorstand verpflichtet ist, der Stiftungsbehörde innerhalb von 
zwölf Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres eine Jahresabrechnung mit einer Vermögensübersicht und einen 
Bericht über die Erfüllung der Stiftungszwecke vorzulegen (vgl. § 7 Absatz 1 StiftG NRW). Daher bedurfte es 
keiner Vorgabe zur Anwendung der Vorschriften über die Gestaltung des Jahresabschlusses bzw. der Jahresab-
rechnung einer Stiftung.  
 
Die von der Gemeinde verwalteten Treuhandvermögen sind zudem auch durch Vorgaben für die örtliche Prüfung 
der Gemeinde berührt, weil sie haushaltsmäßig von der Gemeinde bewirtschaftet werden. So werden die Zahlun-
gen für eine Stiftung geprüft, denn zur Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung gehört, die Zahlungsabwicklung 
der Gemeinde dauernd zu überwachen und zu prüfen, aber auch die Prüfung der DV-Buchführungsprogramme 
vor ihrer Anwendung vorzunehmen, wenn die Finanzbuchhaltung mithilfe automatisierter Datenverarbeitung er-
folgt (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 5 GO NRW).  
 
 
1.3 Weitere haushaltsmäßige Maßgaben 
 
Nach der Vorschrift sind die haushaltsrechtlichen Vorgaben bei Treuhandvermögen der Gemeinde mit der Maß-
gabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle der Haushaltssatzung der Beschluss über den Haushaltsplan 
des Treuhandvermögens tritt (vgl. § 78 GO NRW). Die Vorgaben zur öffentlichen Bekanntgabe des Entwurfs zur 
Erhebung von Einwendungen sind mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass davon abgesehen werden 
kann (vgl. § 80 Absatz 3 GO NRW). Eine Abweichung besteht zudem auch von der Vorgabe zum Verfügbarhalten 
des Haushaltsplans zur Einsichtnahme (vgl. § 80 Absatz 6 GO NRW). Der Haushaltsplan eines Treuhandvermö-
gens, das von der Gemeinde verwaltet wird, muss daher nicht langfristig verfügbar gehalten werden. 
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2. Zu Absatz 2 (Haushaltsmäßige Behandlung von unbedeutendem Treuhandvermögen): 
 
Durch die Vorschrift wird zur Vereinfachung der treuhänderischen Verwaltung von Treuhandvermögen für die 
Gemeinden ausdrücklich zugelassen, dass unbedeutendes Treuhandvermögen im Haushalt der Gemeinde 
gesondert nachgewiesen werden kann. Diese Besonderheit stellt eine Ausnahme von der sonst notwendigen 
Separierung von Treuhandvermögen vom übrigen Gemeindevermögen dar.  
 
Die Eigenart des Treuhandvermögens erfordert i.d.R. eine vom Haushalt der Gemeinde abgesonderte Wirt-
schaftsführung, sodass für das Treuhandvermögen üblicherweise gesonderte Haushaltspläne aufzustellen und 
Sonderrechnungen zu führen sind. Wird von der Vereinfachungsregelung Gebrauch gemacht, ist dieses Treu-
handvermögen im gemeindlichen Haushalt dem Produktbereich „Stiftungen“ zuzuordnen. Dadurch den Beson-
derheiten wird in ausreichendem Maße dem Besonderheiten von Treuhandvermögen Genüge getan.  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Haushaltsmäßige Behandlung von Mündelvermögen): 
 
Durch die Vorschrift wird zur Vereinfachung der Verwaltung von Mündelvermögen durch die Gemeinde aus-
drücklich zugelassen, dass vorhandenes Mündelvermögen nur im gemeindlichen Jahresabschluss gesondert 
nachzuweisen ist. Das Mündelvermögen ist dazu als Vermögenswert zu bilanzieren. Diese Handhabung sollte 
von der Gemeinde im Anhang im Jahresabschluss angeben und entsprechend den örtlichen Gegebenheiten 
sachgerecht erläutert werden.  
 
Von der Gemeinde muss im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft die sichere Verwaltung von Mün-
delgeld, die Trennbarkeit und Rechnungslegung des Geldes einschließlich der Zinsen jederzeit gewährleistet 
sein (vgl. § 56 Absatz 3 SGB VIII). Es ist deshalb eine gesonderte Behandlung von Mündelvermögen innerhalb 
der gemeindlichen Finanzbuchhaltung bzw. der gemeindlichen Haushaltswirtschaft geboten.  
 
 
4. Zu Absatz 4 (Besondere Vorgaben für die Verwaltung von Stiftungen): 
 
Die Verwaltung von Treuhandvermögen durch die Gemeinde beinhaltet, dafür Sorge zu tragen, dass die beson-
deren Zweckbestimmungen eingehalten werden. Die Verwaltung dieser besonderen Vermögen der Gemeinde 
obliegt dabei eigenem Recht. Es müssen bei der Vermögensverwaltung durch die Gemeinde z. B. die besonde-
ren Vorschriften - bei Stiftungen insbesondere der Wille des Stifters - beachtet werden. Daraus kann sich erge-
ben, dass im Einzelfall ein Vorrang der besonderen Vorschriften bzw. des Stifterwillens vor einer möglichen 
Verwaltungsentscheidung der Gemeinde bestehen kann. Die Vorschrift stellt diese Maßgaben noch einmal 
ausdrücklich heraus. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 99 
Gemeindegliedervermögen 

 
(1) Für die Nutzung des Gemeindevermögens, dessen Ertrag nach bisherigem Recht nicht der Gemeinde, son-
dern sonstigen Berechtigten zusteht (Gemeindegliedervermögen), bleiben die bisherigen Vorschriften und Ge-
wohnheiten unberührt. 
 
(2) 1Gemeindegliedervermögen darf nicht in Privatvermögen der Nutzungsberechtigten umgewandelt werden. 
2Es kann in freies Gemeindevermögen umgewandelt werden, wenn die Umwandlung aus Gründen des Ge-
meinwohls geboten ist. 3Den bisher Berechtigten ist ein Einkaufsgeld zurückzuzahlen, durch welches sie das 
Recht zur Teilnahme an der Nutzung des Gemeindegliedervermögens erworben haben. 4Soweit nach den bis-
her geltenden rechtlichen Vorschriften Nutzungsrechte am Gemeindegliedervermögen den Berechtigten gegen 
ihren Willen nicht entzogen oder geschmälert werden dürfen, muss von der Gemeinde bei der Umwandlung 
eine angemessene Entschädigung gezahlt werden. 5Handelt es sich um Nutzungsrechte an landwirtschaftlich 
genutzten Grundstücken, so kann die Entschädigung auch durch Hingabe eines Teils derjenigen Grundstücke 
gewährt werden, an denen die Nutzungsrechte bestehen. 
 
(3) Gemeindevermögen darf nicht in Gemeindegliedervermögen umgewandelt werden. 
 
 
Erläuterungen zu § 99: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Begriff „Gemeindegliedervermögen“ 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht kennt neben dem Gemeindevermögen im haushaltsrechtlichen Sinne als weite-
re Art des gemeindlichen Vermögens die Sondervermögen (vgl. § 97 GO NRW). In dieser Vorschrift wird die 
Abgrenzung des Sondervermögens von den übrigen Arten des Vermögens der Gemeinde geregelt. Aufgrund 
ihrer Verschiedenheiten und unterschiedlichen öffentlichen Zwecksetzungen sind die einzelnen in der o.a. Vor-
schrift benannten Gruppen von Sondervermögen haushaltsmäßig unterschiedlich zu behandeln. So folgt aus 
seiner besonderen Zwecksetzung oder Zweckbindung, dass gemeindliches Sondervermögen, zu dem auch das 
Gemeindegliedervermögen gehört, vom übrigen Gemeindevermögen abzusondern ist und dieses Vermögen nur 
bedingt im „Kernhaushalt“ der Gemeinde zu erfassen ist. 
 
Das Gemeindegliedervermögen ist zwar Vermögen der Gemeinde, das jedoch aufgrund besonderer Berechti-
gungen von den Gemeindeeinwohnern und nicht von der Gemeinde selbst genutzt wird, weil historisch gewach-
sen es vielfältigen örtlichen Allgemeinbesitz und Nutzungsberechtigungen gab. Zum Gemeindegliedervermögen 
gehören auf dem gemeindlichen Grundeigentum lastende Nutzungsberechtigungen, z.B. bei Wald- und Wege-
grundstücken sowie Weide, die aus der geschichtlichen Entwicklung der Gemeinde heraus auch heute noch 
bestehen können. Mögliche Nutzungen der Berechtigten sind z.B. Berechtigungen zur Weide oder Hutung, zur 
Holzgewinnung, zum Fruchtgewinn. Auch kann in Einzelfällen das Nutzungsrecht nicht allen Gemeindeeinwoh-
nern, sondern nur einer Gruppe von Einwohnern der Gemeinde zu stehen (Gemeindegliederklassenvermögen). 
Der Gemeinde obliegt aber in allen diesen Fällen die Pflicht, dieses gemeindliche Vermögen zu verwalten.  
 
 
2. Die Prüfung des Jahresabschlusses  
 
Nach der Vorschrift des § 103 Absatz 1 Nummer 2 GO NRW ist die Prüfung der Jahresabschlüsse der gemeindli-
chen Sondervermögen eine Pflichtaufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung. Die Vorschrift enthält zwar ausdrück-
lich den Begriff „Jahresabschluss“, jedoch ist für das Gemeindegliedervermögen kein Jahresabschluss nach den 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 99 GO 

GEMEINDEORDNUNG 911 

für die Gemeinde geltenden Vorschriften aufzustellen. Vielmehr ist das Gemeindegliedervermögen ein Teil des 
Haushalts der Gemeinde, sodass die daraus entstehenden Erträge und Aufwendungen sowie die Vermögens- 
und Schuldenlage im Jahresabschluss der Gemeinde enthalten sind.  
 
Die Gemeinde hat für das Gemeindegliedervermögen wie für andere gemeindliche Sondervermögen jährlich 
einen gesonderten Nachweis über die Einhaltung der Zwecksetzung des jeweiligen Sondervermögens im abge-
laufenen Haushaltsjahr zu führen. Sie muss in diesem Rahmen auch belegen, mit welchem Ergebnis das einzel-
ne Sondervermögen das Haushaltsjahr abgeschlossen hat. Diese Vorgaben bedeuten, dass ein gesondertes 
Jahresergebnis aufzustellen und mit einer dazu gehörenden Übersicht über die zurechenbaren Vermögen und 
Schulden zum Gegenstand der örtlichen Rechnungsprüfung zu machen ist. Diese hat bei dann bei einem Ge-
meindegliedervermögen zu prüfen, ob und inwieweit der Zweck dieses Sondervermögens durch die Gemeinde 
erfüllt wurde. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Weitergeltung von Nutzungsberechtigungen): 
 
Die Vorschrift über das Gemeindegliedervermögen, das zwar Vermögen der Gemeinde ist, aber aufgrund beson-
derer Nutzungsberechtigungen nur von den Gemeindeeinwohnern und nicht von der Gemeinde selbst genutzt 
wird, stellt eine Besonderheit dar. Zum Gemeindegliedervermögen gehören auf dem Grundeigentum lastende 
Nutzungsberechtigungen, z. B. bei Wald- und Wegegrundstücken, die aus der geschichtlichen Entwicklung der 
Gemeinde heraus heute noch bestehen können. In Einzelfällen kann das Nutzungsrecht auch nicht allen, sondern 
nur einer Gruppe von Einwohnern der Gemeinde zu stehen (Gemeindegliederklassenvermögen). Die Nutzungs-
berechtigten sind zur ordnungsgemäßen Nutzung verpflichtet. Verletzt ein Nutzungsberechtigter trotz schriftlicher 
Mahnung gröblich seine Pflicht zur ordnungsgemäßen Nutzung, so kann ihm sein Nutzungsrecht von der Ge-
meinde entschädigungslos entzogen werden.  
 
Der Gemeinde obliegt aber die Pflicht, dieses Vermögen zu verwalten. Bei diesen Vermögen bezieht sich die 
Fortgeltung der (historischen) Vorschriften und Gewohnheiten nur auf die Nutzung des Gemeindegliedervermö-
gens, nicht auf seine Verwaltung durch die Gemeinde, wie sie in § 97 GO NRW geregelt ist. Eine Aufnahme in ein 
solches Nutzungsrecht und eine Zulassung zur Teilnahme an den diesbezüglichen besonderen Gemeindenut-
zungen findet nicht mehr statt. Die Rechte der Nutzungsberechtigten bleiben erhalten; auf diese Rechte ist das 
bisherige Recht weiter anzuwenden. Der Wert des einzelnen Nutzungsanteils darf nicht erhöht werden, sodass z. 
B. ein Vorrücken in höhere Nutzungsklassen nicht durchgeführt werden darf oder freiwerdende Lose der Ge-
meinde zufallen.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Umwandlung von Gemeindegliedervermögen): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Keine Umwandlung in Privatvermögen): 
 
Im Interesse der Erhaltung des Gemeindevermögens ist die Umwandlung von Gemeindegliedervermögen in 
Privatvermögen der Nutzungsberechtigten nicht zulässig und daher auch durch die Vorschrift als Verbot ausge-
staltet. Dieses Verbot ist entstanden, um persönliche Vorteile aus einem gemeinschaftlichen Vermögen auszu-
schließen, denn das gemeinschaftliche Vermögen soll der Allgemeinheit erhalten bleiben. Vielfach wurde das 
Gemeinschaftsvermögen bereits für öffentliche Zwecke der Gemeinde verwendet, z. B. für die Einrichtung und 
Erhaltung von Beleuchtung, Wasserleitung, Straßen und Plätzen, auch die Erträgnisse aus dem gemeinschaftli-
chen Vermögen den Mitgliedern der Vermögensgemeinschaft zugutekam. 
 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 99 GO 

GEMEINDEORDNUNG 912 

2.2 Zu Satz 2 (Umwandlung in freies Gemeindevermögen): 
 
Die Vorschrift lässt zu, dass Gemeindgliedervermögen in freies Gemeindevermögen umgewandelt werden kann, 
wenn die Umwandlung aus Gründen des Gemeinwohls geboten ist. Dies ist vielfach im Rahmen von Flurbereini-
gungsmaßnahmen erfolgt, oftmals auch auf gesetzlicher Grundlage und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen, 
z.B. Satzungen der Gemeinde. Es liegt in der Verantwortung der Gemeinde über die Art der Durchführung der 
Umwandlung (Umwandlungsverfahren) zu entscheiden. Eine Umwandlung des Gemeindegliedervermögens in 
freies Gemeindevermögen sollte regelmäßig in Form einer örtlichen Satzung erfolgen. Diese Satzung bedarf 
zudem der Beschlussfassung durch den Rat (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe o GO NRW).  
 
 
2.3 Zu den Sätzen 3 bis 5 (Entschädigung der bisherigen Nutzungsberechtigten): 
 
Nach der Vorschrift erfordert die Veränderung der Nutzungsrechte am Gemeindegliedervermögen, z. B. durch 
eine Umwandlung in freies Gemeindevermögen, die Festlegung einer angemessenen Entschädigung. Diese 
Sachlage führt dazu, dass auch in den Fällen, in denen nach den bisher geltenden rechtlichen Vorschriften die 
Nutzungsrechte der Berechtigten am Gemeindegliedervermögen gegen ihren Willen nicht entzogen oder ge-
schmälert werden dürfen, an die bisher Berechtigten eine angemessene Entschädigung aufgrund einer Ent-
scheidung des Rates zur Umwandlung von Gemeindegliedervermögen gezahlt werden muss.  
 
In Fällen der Umwandlung ist z. B. den bisher Berechtigten ein Einkaufsgeld zurückzuzahlen, durch welches sie 
das Recht zur Teilnahme an der Nutzung des Gemeindegliedervermögens erworben haben. Handelt es sich um 
Nutzungsrechte an landwirtschaftlich genutzten Grundstücken, so kann die Entschädigung an die bisher Be-
rechtigten auch durch Hingabe eines Teils derjenigen Grundstücke gewährt werden, an denen die Nutzungs-
rechte bestehen. Die Festlegung einer angemessenen Entschädigung für die bisherigen Nutzungsrechte am 
Gemeindegliedervermögen an die Berechtigten bedarf der Beschlussfassung durch den Rat (vgl. § 41 Absatz 1 
Buchstabe o GO NRW). 
 
In diesem Zusammenhang ist die Vorschrift des § 19 GtG NRW zu beachten, nach der die Nutzungsrechte von 
Gemeindebürgern oder bestimmten Gruppen von Gemeindebürgern an land- oder forstwirtschaftlich genutzten 
Grundstücken der Gemeinde (Gemeindegliedervermögen, Gemeindegliederklassenvermögen) auf Antrag der 
Gemeinde oder der Mehrheit der Nutzungsberechtigten nach den Vorschriften des Ersten Abschnittes des Ge-
meinteilungsgesetzes abgelöst werden können. Diese Sachlage gilt auch dann, wenn die Rechte ggf. Reallas-
ten oder reallastenähnlich sind. Die Mehrheit der Nutzungsberechtigten ist dabei nach den Anteilen am Ge-
samtnutzungsrecht zu ermitteln. In diesem Zusammenhang dürfen Abfindungen in Waldgrundstücken den Be-
rechtigten nur als Eigentum zur gesamten Hand zugeteilt werden. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Verbot der Umwandlung von Gemeindevermögen): 
 
Die Vorschrift verbietet ausdrücklich, vorhandenes freies Gemeindevermögen in Gemeindegliedervermögen 
umzuwandeln. Dieses Verbot liegt im Interesse der Allgemeinheit und dient der Aufgabenerfüllung der Gemein-
de, die durch eine solche Umwandlung eingeschränkt werden könnte. Dieses Verbot bedeutet daher auch, dass 
bestehendes Gemeindegliedervermögen bzw. geltende Nutzungsberechtigungen am Gemeindevermögen nicht 
erweitert werden dürfen. Das Verbot bezieht sich deshalb nicht nur auf freies Vermögen der Gemeinde, sondern 
auch auf vorhandenes Sondervermögen der Gemeinde.  
 
Die Unzulässigkeit der Umwandlung von Gemeindevermögen oder Sondervermögen der Gemeinde in Gemein-
degliedervermögen soll verhindern, dass dadurch die freie Verfügung der Gemeinde über ihr Vermögen einge-
schränkt wird. Gleichzeitig soll durch die Bestimmung gewährleistet werden, dass die Vermögenserträge aus 
dem gemeindlichen Vermögen der Gemeinde bzw. dem Haushalt der Gemeinde zur Verfügung stehen und 
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nicht einzelnen Nutzungsberechtigten zu fließen. Außerdem soll mit dem Umwandlungsgebot verhindert wer-
den, dass von der Gemeinde interessenbezogen eine Erweiterung der Nutzungsberechtigten vorgenommen 
wird.  
 
In Anlehnung an diese Vorschrift kann auch die Errichtung einer rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftung 
durch die Gemeinde zweckbezogen zu hinterfragen sein, wenn diese Stiftung von der Gemeinde selbst verwal-
tet wird bzw. als Sondervermögen der Gemeinde einzuordnen ist. Eine solche Stiftungserrichtung könnte in 
Anlehnung an das Verbot, dass Gemeindevermögen nicht in Gemeindegliedervermögen umgewandelt werden 
darf, als Separierung von allgemeinem Gemeindevermögen ggf. nicht zulässig sein. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 100 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 914 

§ 100 
Örtliche Stiftungen 

 
(1) 1Örtliche Stiftungen sind die Stiftungen des privaten Rechts, die nach dem Willen des Stifters von einer Ge-
meinde verwaltet werden und die überwiegend örtlichen Zwecken dienen. 2Die Gemeinde hat die örtlichen Stif-
tungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu verwalten, soweit nicht durch Gesetz oder Stifter anderes 
bestimmt ist. 3Das Stiftungsvermögen ist von dem übrigen Gemeindevermögen getrennt zu halten und so anzu-
legen, daß es für seinen Verwendungszweck greifbar ist. 

 
(2) Die Umwandlung des Stiftungszwecks, die Zusammenlegung und die Aufhebung von rechtlich unselbständi-
gen Stiftungen stehen der Gemeinde zu; sie bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

 
(3) Gemeindevermögen darf nur im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde und nur dann in Stiftungs-
vermögen eingebracht werden, wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere Weise nicht erreicht wer-
den kann. 
 
 
Erläuterungen zu § 100: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Der Begriff „Örtliche Stiftungen“ 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht lehnt sich bei der Verwendung des Begriffs „Stiftungen“ an das allgemeine 
Stiftungsrecht an (vgl. §§ 80 ff. BGB). Der Begriff wird dabei für unterschiedliche Ausprägungen einer Vermö-
genshingabe für bestimmte Zwecke benutzt. Die Vorschrift definiert die örtlichen Stiftungen als Stiftungen des 
privaten Rechts (vgl. §§ 80 ff. BGB), die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und 
die überwiegend örtlichen Zwecken dienen. Damit wird deutlich, dass die Verwaltung der Stiftungen durch die 
Gemeinde der nachhaltigen Verwirklichung der von den Stiftern gesetzten Zwecke dienen muss, unabhängig von 
der vorgesehenen Tätigkeit der jeweiligen Stiftung. Die Umsetzung dieses Gebotes wird dadurch erleichtert, dass 
der Stiftungszweck auf den Wirkungskreis der Gemeinde bzw. auf die gemeindliche Aufgabenerfüllung vor Ort 
ausgerichtet sein muss (örtliche Stiftungen. Eine örtliche Stiftung kann zudem als selbstständige oder unselbst-
ständige Stiftung errichtet worden sein.  
 
Die eine örtliche Stiftung verwaltende Gemeinde bringt oftmals selbst Teile ihres Vermögens in eine örtliche Stif-
tung ein. Dadurch werden vorhandene gemeindliche Vermögenswerte zugunsten eines uneigennützigen, auf 
Dauer eingerichteten Zwecks von der Gemeinde als Stifter entäußert. Dieser Zweck soll dabei nach dem Willen 
der Gemeinde durch einen Dritten erfüllt werden, z.B. durch die Errichtung einer rechtlich unselbstständigen örtli-
chen Stiftung durch die Gemeinde selbst. Hinsichtlich der Einbringung von Vermögensgegenständen in eine 
örtliche Stiftung müssen die Voraussetzungen des Absatzes 3 dieser Vorschrift erfüllt sein. 
 
 
2. Der Begriff „Kommunale Stiftungen“ 
 
Im gemeindlichen Bereich und im Stiftungswesen ist neben dem Begriff „Örtliche Stiftungen“ vielfach auch der 
Begriff „Kommunale Stiftungen“ im Gebrauch. Nach dem Bundesverband Deutscher Stiftungen werden unter dem 
Begriff „Kommunale Stiftungen“ alle Stiftungen unabhängig von ihrer Rechtsform subsumiert, die gemeinwohlori-
entiert für die Bürgerinnen und Bürger einer Kommune aufgrund privater oder öffentlicher Initiative errichtet wor-
den sind. Sie müssen zum Wirkungskreis einer Kommune gehören und sich durch eine besondere Nähe zur 
Kommunalverwaltung auszeichnen. Ihr Aktionsgebiet ist auf das Gemeinwesen einer Kommune beschränkt Ört-
lichkeitsprinzip).  
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Diese Begriffsauslegung ist nicht ins gemeindliche Haushaltsrecht von Nordrhein-Westfalen übernommen wor-
den. Haushaltsrechtlich wird dann von einer kommunalen Stiftung gesprochen, wenn eine Gemeinde oder mehre-
re Gemeinden selbst als Stifter auftreten und Gegenstände ihres Gemeindevermögen in die von Ihnen errichtete 
Stiftung einbringen. Eine solche vermögensorientierte Sicht und Verwendung des Begriffes „Kommunale Stiftun-
gen“ im gemeindlichen Haushaltsrecht ist geboten, um die rechtlich selbstständigen Stiftungen, die zum gemeind-
lichen Konsolidierungskreis für den Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW gehören, zutreffend bestimmen zu 
können.      Auch gilt nach dieser Vorschrift das Örtlichkeitsprinzip.  
 
Die Nähe von Stiftungen von Gemeinden zur gemeindlichen Verwaltung stellt dabei kein ausschlaggebendes 
Zuordnungskriterium oder einen Anlass dar, von kommunalen Stiftungen zu sprechen. Aus diesen Gründen wer-
den rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen, die die Gemeinde nach besonderem Recht treuhänderisch zu 
verwalten hat, sowie rechtlich unselbstständige Stiftungen in der Verwaltung der Gemeinde nicht als kommunale 
Stiftungen bezeichnet (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 2 und § 98 GO NRW).  
 
 
3. Die Bilanzierung von Stiftungen 
 
3.1 Die Bilanzierung rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen 
 
Die Gemeinde verfügt oftmals noch über weitere besondere Sondervermögen. Zu diesen gemeindlichen Sonder-
vermögen sind das Gemeindegliedervermögen (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 1 GO NRW) sowie das Vermögen 
der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 2 GO NRW) zu zählen. Diese 
beiden gemeindlichen Sondervermögen stellen jedoch keine selbstständigen Aufgabenbereiche (Organisations-
einheiten) der Gemeinde dar und verfügen daher auch nicht über einen eigenen Rechnungskreis. Sie sind viel-
mehr Teil des gemeindlichen Haushalts, sodass daraus entstehende Erträge und Aufwendungen sowie Zahlun-
gen im Haushaltsplan der Gemeinde zu erfassen sind (vgl. z. B. Produktbereich 17 „Stiftungen“ i.V.m. § 4 
GemHVO NRW).  
 
Das Gemeindegliedervermögen sowie das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen sind 
daher haushaltsrechtlich wie die sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde zu behandeln. Dies führt da-
zu, dass diese Vermögen der Gemeinde nicht gesondert unter dem Bilanzposten „Sondervermögen“ anzusetzen 
sind, auch nicht als „Davon-Vermerk“. Die diesen gemeindlichen Sondervermögen zuzurechnenden Vermögens-
gegenstände sind vielmehr in der gemeindlichen Bilanz unter den jeweils zutreffenden Bilanzposten (nach Ver-
mögensarten) anzusetzen.  
 
Die Verpflichtung der Gemeinde zur Erhaltung der Zwecke dieser beiden Sondervermögen, z.B. bei rechtlich 
unselbstständigen örtlichen Stiftungen durch Stifterwillen festgelegt, erfordert von der Gemeinde zwar einen 
Nachweis darüber, dieser ist jedoch nicht haushaltsrechtlich zu erbringen, sodass auf gesonderte Rechnungs-
kreise oder auf gesonderte Bilanzposten verzichtet werden kann. Es ist ausreichend, den erforderlichen Nach-
weis gemeindeintern zu führen und zu dokumentieren. Es bedarf es deshalb bei den genannten Sondervermögen 
auch nicht der Passivierung von Verbindlichkeiten, denn die Gemeinde ist nicht zur Rückgabe des ihr überlasse-
nen Vermögens verpflichtet. So hat z.B. bei rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen der Stifter der Ge-
meinde ein Vermögen auf Dauer übertragen. 
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3.2 Die Bilanzierung rechtlich selbstständiger örtlicher Stiftungen  
 
3.2.1 Die Bilanzierung der kommunalen Stiftungen 
 
3.2.1.1 Die Aktivierung  
 
Unter dem Bilanzposten „Verbundene Unternehmen“, ggf. auch unter dem Bilanzposten „Beteiligungen“, hat die 
Gemeinde, abhängig von den örtlichen Verhältnissen, eine rechtlich selbstständige Stiftung anzusetzen, wenn sie 
selbst Stifter oder Mitstifter ist. Ein solcher besonderer gemeindlicher Sachverhalt ist anzunehmen, wenn eine 
Gemeinde z.B. einen Aufgabenbereich in eine rechtlich selbstständige örtliche (kommunale) Stiftung überführt 
hat. Als eine kommunale Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung nach § 80 BGB anzusehen, die von einer Gemein-
de alleine oder zusammen mit Dritten, z.B. weitere Gemeinden, errichtet hat und die durch die zuständige Stif-
tungsaufsichtsbehörde anerkannt wurde. Eine solche Stiftung stellt eine ausgegliederte Vermögensmasse der 
Gemeinde dar, bei dem ein eigener Rechnungskreis besteht und der Gemeinde hinsichtlich der Aufgabenerfül-
lung noch Rechte eingeräumt sind.  
 
 
3.2.1.2 Die Passivierung  
 
Das Stiftungsrecht lässt es nicht zu, dass das Stiftungsvermögen wie die anderen Vermögen der Gemeinde für 
ihre Zwecke in Anspruch genommen werden kann. Gleichwohl vermehrt das Stiftungsvermögen das Anlagever-
mögen der Gemeinde, auch wenn es durch den Stifterwillen der Gemeinde nur bestimmten Zwecken dient, mit 
der Auswirkung eines höheren Eigenkapitals in der gemeindlichen Bilanz. Diese Nutzungsbeschränkung aus dem 
Stiftungsgeschäft und Stiftungsrecht bedingt, dass dem zweckbezogenen Vermögenswert auf der Aktivseite der 
Bilanz eine entsprechende Einschränkung auf der Passivseite folgen muss. Auch wenn im Stiftungsgesetz für 
gemeindliche Stiftungen keine ausdrückliche Regelung für ihren Umgang im neuen Rechnungswesen der Ge-
meinden getroffen wurde, kann aus Sinn und Zweck des Stiftungsrechts nur abgeleitet werden, dass die Eigen-
kapitalmehrung der Gemeinde aus dem Stiftungsgeschäft haushaltsmäßig nicht frei verfügbar ist.  
 
Im Eigenkapital der Gemeinde ist daher eine Verwendungsbeschränkung vorzunehmen, mit der Folge, dass dort 
in Höhe des Wertansatzes der rechtlich selbstständigen Stiftungen der Gemeinde eine Sonderrücklage anzuset-
zen ist. Diese Bilanzierung ist sachgerecht und vertretbar, denn sie stärkt den Zusammenhang mit der Aufgaben-
erfüllung der Gemeinde, denn solche kommunalen Stiftungen sind auch in den Gesamtabschluss der Gemeinde 
nach § 116 GO NRW einzubeziehen. Auch die für die Bilanzierung zu beachtenden Grundsätze erfordern die 
vorgenommene Auslegung des Stiftungsrechts und den daran anknüpfenden Ansatz in der gemeindlichen Bilanz.  
 
 
3.2.2 Die örtliche Stiftung als Treuhandvermögen 
 
Der Gemeinde werden oftmals fremde Vermögensgegenstände, auch rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen, 
zur Verwaltung übergeben, denn sie ist gesetzlich verpflichtet oder von Dritten beauftragt worden, das ihr über-
gebene Vermögen (Treuhandvermögen) im eigenen Namen und für fremde Rechnung zu verwalten. Sie darf 
dieses Vermögen nicht für eigene Zwecke zu verwenden (vgl. § 98 GO NRW). Die fremden Vermögensgegen-
stände, die von der Gemeinde treuhänderisch gehalten werden, sind nach den allgemeinen Bilanzierungsgrund-
sätzen nicht in der Bilanz der Gemeinde, sondern in der Bilanz des Treugebers anzusetzen, weil dieser auch bei 
treuhänderischer Verwaltung durch einen Dritten weiterhin als wirtschaftlicher Eigentümer der Vermögensgegen-
stände zu betrachten ist.  
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4. Die Einbeziehung von örtlichen Stiftungen in den Gesamtabschluss 
 
Das Einbringen von Gemeindevermögen in eine rechtlich selbstständige Stiftung, also in eine andere Organisati-
onseinheit, an der die Gemeinde beteiligt ist, stellt eine Ausgliederung von gemeindlichen Vermögen aus dem 
gemeindlichen Verwaltungsbereich dar. Eine solche Vermögensverschiebung ist nur im Rahmen der Aufgabener-
füllung der Gemeinde zulässig. Deshalb sollen rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen, bei denen die Ge-
meinde selbst Stifter oder Mitstifter ist, von der Gemeinde grundsätzlich in den Konsolidierungskreis für den Ge-
samtabschluss einbezogen werden (vgl. § 116 GO NRW).  
 
Im gemeindlichen Gesamtabschluss ist einerseits die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der ein-
bezogenen gemeindlichen Betriebe so darzustellen, als ob diese Betriebe zusammen mit der Kernverwaltung der 
Gemeinde eine einzige wirtschaftliche und rechtliche Einheit wären. Anderseits soll gewährleistet werden, dass 
der Gesamtabschluss ein aus den Jahresabschlüssen der einbezogenen Organisationseinheiten abgeleiteter 
eigenständiger Abschluss der gesamten wirtschaftlichen Gesamtheit „Gemeinde“ ist, der ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu 
vermitteln hat. Durch diese Vorgaben ist auch die Einbeziehung von örtlichen Stiftungen im gemeindlichen Ge-
samtabschluss zu begründen, wenn durch diese gemeindliche Aufgaben erledigt werden. 
 
Die tatsächliche Einbeziehung ist dabei von der Art und dem Umfang der gemeindlichen Beteiligung an einer 
Stiftung abhängig. Soweit die Gemeinde als alleiniger Stifter auftritt, ist regelmäßig von einer Einbeziehung einer 
solchen Stiftung in den Vollkonsolidierungskreis für den gemeindlichen Gesamtabschluss auszugehen. Eine 
Einbeziehung nach der Equity-Methode kann in Betracht kommen, wenn die Gemeinde ein Mitstifter ist. Dabei 
müssen jedoch die vermögensmäßigen Beteiligungsverhältnisse der anderen Mitstifter in die Beurteilung einbe-
zogen werden. Eine solche Abwägung ist auch vorzunehmen, wenn die Gemeinde als Zustifter auftritt oder auf 
andere Art und Weise an rechtlich selbstständige Stiftungen gebunden ist. Im Anhang sollten daher die Stiftun-
gen, die vermögensmäßig vollständig oder anteilig der Gemeinde zugerechnet werden können, unter Angabe der 
tatsächlichen Verhältnisse, im Einzelnen benannt werden.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Örtliche Stiftungen): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Stiftungen und örtliche Zwecke): 
 
1.1.1 Die örtlichen Zwecke 
 
Nach der Vorschrift sind örtliche Stiftungen die Stiftungen des privaten Rechts (vgl. §§ 80 ff. BGB), die nach 
dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend örtlichen Zwecken dienen. 
Die Vorgabe, dass eine örtliche Stiftung überwiegend örtlichen Zwecken dienen muss, steht im Zusammenhang 
mit der Vorschrift über den Wirkungskreis der Gemeinden, nach der die Gemeinden ausschließliche und eigen-
verantwortliche Träger der öffentlichen Verwaltung in ihrem Gebiet sind (vgl. § 2  GO NRW).  
 
Der Zweck einer örtlichen Stiftung muss sich daher im Rahmen des örtlichen Aufgabenbereiches der Gemeinde 
halten, für den die Gemeinde sachlich und räumlich zuständig ist. Der Stiftungszweck muss daher einerseits auf 
Aufgaben ausgerichtet sein, die von der Gemeinde auch selbst erfüllt werden könnten. Andererseits muss wird 
dadurch räumlich abgegrenzt, dass ein örtlicher Zweck dann nicht mehr gegeben sein dürfte, wenn die Gemein-
de in diesem Bereich sich selbst nicht mehr betätigen dürfte.  
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1.1.2 Die rechtlich selbstständige örtliche Stiftung 
 
Die rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen entstehen gem. §§ 80 ff. BGB durch das Stiftungsgeschäft 
i.V.m. mit einer staatlichen Genehmigung. So ist nach § 2 StiftG NRW zur Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung 
im Sinne des Stiftungsgesetzes die Anerkennung der neuen Stiftung durch die zuständige Stiftungsaufsichtsbe-
hörde gemäß § 80 Absatz 1 und 2 BGB erforderlich. Die rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen zählen zum 
Treuhandvermögen der Gemeinde, wenn diese von der Gemeinde verwaltet werden (vgl. § 98 GO NRW).  
 
Eine rechtlich selbstständige Stiftung entsteht durch das Stiftungsgeschäft als eine einseitige Willenserklärung 
des Stifters. Der Stifter erklärt, ein abgegrenztes Vermögen einem bestimmten Zweck auf Dauer zu widmen. 
Dieser Vorgang wird als Stiftungsakt bezeichnet. Er kann sowohl mit Wirkung unter Lebenden oder aber auch mit 
Wirkung ab dem Tod vorgenommen werden. Der Stifter als die zentrale Figur der Stiftung bestimmt die maßgebli-
chen Vorgaben der Stiftung, also sowohl den Stiftungszweck als auch die Festlegung des zu übertragenen Ver-
mögens sowie den Zeitpunkt. Für die Stiftung ist eine Satzung zu erlassen, in der zumindest Name und Sitz der 
Stiftung sowie der Zweck und das Grundstockvermögen angegeben werden müssen. Zugleich sind Regelungen 
zur Bildung des Vorstandes der Stiftung zu treffen. 
 
 
1.1.3  Die rechtlich unselbstständige örtliche Stiftung 
 
Bei rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen (fiduziarische Stiftungen) werden i.d.R. durch einen Dritten als 
Stifter der Gemeinde Vermögensgegenstände mit einer bestimmten Zwecksetzung (Stifterwillen) zu Eigentum 
übertragen. In diesen Fällen hat der Stifter die in seinem Eigentum befindlichen Vermögenswerte zugunsten 
eines uneigennützigen, auf Dauer eingerichteten Zwecks entäußert, der nach seinem Willen durch die Gemeinde 
zu erfüllen ist. Diese Zwecksetzung führt dazu, dass die Gemeinde nach außen im eigenen Namen auftritt, im 
Innenverhältnis zum Stifter aber an den Stifterwillen gebunden ist.  
 
Eine rechtlich unselbstständige Stiftung entsteht dabei durch einen Vertrag zwischen dem Stifter und dem von 
ihm ausgewählten Rechtsträger, z. B. die Gemeinde. Die Vermögenswerte werden dabei auf eine andere (natürli-
che oder juristische) Person mit Maßgaben übertragen, wie diese Stelle das übertragene Vermögen verwalten 
und verwenden soll. In diesem Vertrag verpflichtet sich der Stifter andererseits, dem Träger die zur Erfüllung des 
Stiftungszwecks erforderlichen Vermögensgegenstände zu übertragen. Besondere Bedingungen und Auflagen 
als Ausdruck des Stifterwillens sind dabei möglich. 
 
Der Träger verpflichtet sich im Gegenzug, diese Vermögenswerte dem Stiftungszweck entsprechend zu verwen-
den. Das Stiftungsgeschäft unterliegt somit den Vorschriften des Schuldrechts. Das Stiftungsgeschäft kann dabei 
unterschiedlich ausgestaltet werden, z. B. als Treuhandvertrag in Form eines Auftrages, als Dienstvertrag, Ge-
schäftsbesorgungsvertrages oder als Schenkung. Es besteht für die Vertragspartner ein großer Gestaltungsspiel-
raum, der jedoch von der Gemeinde wegen der Bindung an ihre Aufgabenerfüllung nicht in vollem Umfang ge-
nutzt werden kann. 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Verwaltung der örtlichen Stiftungen durch die Gemeinde): 
 
Die Gemeinde hat die örtlichen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung zu verwalten, soweit 
nicht durch ein Gesetz oder den Stifter etwas anderes bestimmt ist. Daraus folgt, dass nur die Stiftungen von 
der Gemeinde verwaltet werden dürfen, die örtlichen Zwecken dienen, also im Sinne der gemeindlichen Aufga-
benerfüllung tätig sind oder den Einwohnern und Bürgern der Gemeinde zugutekommen. Die Gemeinde hat 
daher bei der Übernahme der Verwaltung von Stiftungen zu prüfen, ob es sich um eine örtliche Stiftung im Sin-
ne dieser Vorschrift der Gemeindeordnung handelt. Diese Vorgabe muss auch mit dem Stifterwillen in Einklang 
stehen, der eine Bedingung für das Verwalten der Stiftung durch die Gemeinde darstellt. 
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1.3 Zu Satz 3 (Trennung des Stiftungsvermögens vom Gemeindevermögen): 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht kennt als weitere Art des gemeindlichen Vermögens das Sondervermögen 
(vgl. § 97 GO NRW). Zum Sondervermögen ist auch das Stiftungsvermögen zu zählen, das nach dieser Vor-
schrift vom übrigen Gemeindevermögen getrennt zu halten und so anzulegen, dass es für seinen Verwen-
dungszweck greifbar ist. Der Charakter eines gemeindlichen Sondervermögens wird dadurch bestimmt, dass es 
sich um Vermögen der Gemeinde handelt, das für die Erfüllung bestimmter Zwecke vom Haushalt der Gemein-
de abgesondert oder von einem Dritten an die Gemeinde für einen bestimmten Zweck übereignet oder durch 
sonstige Rechtsakte unter Zweckbindung auf die Gemeinde übergegangen ist.  
 
Aus seiner besonderen Zwecksetzung oder Zweckbindung folgt, dass Sondervermögen vom übrigen Gemein-
devermögen abzusondern sind. Dieses Vermögen stellt daher nur bedingt einen Bestandteil des allgemeinen 
Vermögens der Gemeinde dar. Aufgrund ihrer Verschiedenheiten und unterschiedlichen öffentlichen Zweckset-
zungen sind die örtlichen Stiftungen, u.a. auch abhängig davon zu betrachten, ob eine rechtlich selbstständige 
Stiftung oder rechtlich unselbstständige Stiftung besteht. Die Gemeinde muss entsprechend eine haushaltsmä-
ßige Zuordnung und Erfassung vornehmen, z. B. im Jahresabschluss nach § 96 GO NRW oder im Gesamtab-
schluss nach § 116 GO NRW.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Umwandlung von Stiftungen): 
 
2.1 Die Rechte der Gemeinde 
 
Nach der Vorschrift kann die Gemeinde in eigener Verantwortung über die Umwandlung des Stiftungszwecks, die 
Zusammenlegung und die Aufhebung von rechtlich unselbständigen Stiftungen entscheiden. Bei rechtlich un-
selbstständigen örtlichen Stiftungen (fiduziarische Stiftungen), auf die sich diese Vorschrift ausschließlich bezieht, 
werden i.d.R. durch einen Dritten als Stifter der Gemeinde Vermögensgegenstände mit einer bestimmten Zweck-
setzung (Stifterwillen) durch einen Vertrag der Gemeinde zu Eigentum übertragen. 
 
In diesen Fällen hat der Stifter bestimmte Vermögenswerte zugunsten eines uneigennützigen, auf Dauer einge-
richteten Zwecks entäußert, der nach seinem Willen durch die Gemeinde als Vertragspartner und neuer Eigentü-
mer zu erfüllen ist. Diese Sachlage führt dazu, dass die Gemeinde nach außen im eigenen Namen auftritt, im 
Innenverhältnis zum Stifter aber an den Stifterwillen gebunden ist.  
 
 
2.2 Die Zuständigkeit des Rates 
 
Die Umwandlung eines Stiftungszwecks, die Zusammenlegung und die Aufhebung von rechtlich unselbständigen 
Stiftungen bedeuten einen erheblichen Eingriff in den Stifterwillen, dem sich die Gemeinde zuvor durch die An-
nahme der Stiftung unterworfen hat. So soll z.B. bei einer Umwandlung eines Stiftungszwecks oder der Zusam-
menlegung von Stiftungen regelmäßig angestrebt werden, die Erträge des Stiftungsvermögens dem zugedachten 
Personenkreis zu erhalten, ggf. auch auf andere Art und Weise als in einer Stiftungsform.  
 
Es bedarf daher bei einer Umwandlung eines Stiftungszwecks, der Zusammenlegung und der Aufhebung von 
rechtlich unselbständigen Stiftungen der Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde (vgl. § 41 Absatz 1 
Buchstabe n GO NRW). Bei einer Aufhebung von rechtlich unselbständigen Stiftungen muss der Rat auch über 
die Verwendung des Stiftungsvermögens entscheiden, denn dieses Vermögen befindet sich als gemeindliches 
Sondervermögen nach § 97 GO NRW im Eigentum der Gemeinde. 
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2.3 Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
 
Die Umwandlung eines Stiftungszwecks, die Zusammenlegung und die Aufhebung von rechtlich unselbstständi-
gen Stiftungen sind wegen des damit verbundenen Eingriffs in den Stifterwillen so erheblich, dass die Entschei-
dung des Rates der Gemeinde darüber der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedarf. Sie soll im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit als Rechtsaufsichtsbehörde prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Umwandlung eines Stif-
tungszwecks, die Zusammenlegung von Stiftungen oder die Aufhebung einer Stiftung vorliegen, und die von der 
Gemeinde vorgesehene Veränderung zulassen. Bei der dafür nach der Vorschrift zu erteilenden Genehmigung 
bleiben die Vorschriften des Stiftungsgesetzes unberührt, denn dieses Gesetz gilt nur für rechtsfähige Stiftungen 
des bürgerlichen Rechts, die ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen haben (vgl. § 1 StiftG NRW). 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Einbringung von Gemeindevermögen in eine Stiftung): 
 
3.1 Die Ziele der Vorschrift 
 
Die Gemeinde darf nach der Vorschrift nur dann Gemeindevermögen in eine Stiftung einbringen, wenn dieser 
Vorgang im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung erfolgt und wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck 
der Gemeinde auf andere Weise nicht erreicht werden kann. Die Vorschrift steht einerseits mit der Vorschrift des 
§ 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW als Grundsatz für die örtliche Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens in 
unmittelbarer Verbindung. Nach dieser Vorschrift darf die Gemeinde ihre Vermögensgegenstände nur abgeben 
(veräußern), die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht. Andererseits stellt die Vorschrift 
kein gesetzliches Verbot zur Abgabe von gemeindlichen Vermögensgegenständen dar, das zur Nichtigkeit des 
Stiftungsgeschäfts im Sinne des § 134 BGB führen kann.  
 
Es ist jedoch in den Fällen, in denen landesrechtliche Vorschriften als Verbotsnormen gelten, zu berücksichtigen, 
dass in der Vorschrift des § 130 Absatz 2 GO NRW „Unwirksame Rechtsgeschäfte“ kein Bezug auf die Vorschrift 
des § 100 Absatz 3 GO NRW besteht. Außerdem werden durch die Regelungen in der Vorschrift alle Rechtsfor-
men von Stiftungen erfasst, denen ein örtlicher Charakter zukommt, denn der Begriff „Stiftung“ wird in der landes-
rechtlichen Vorschrift nicht näher eingegrenzt. Daher werden von der Regelung über die Zulässigkeit einer Über-
tragung von gemeindlichem Vermögen in Stiftungen sowohl Übertragungen der Gemeinde in rechtlich selbststän-
dige örtliche Stiftungen als auch in rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen erfasst. 
 
Die Gemeinde muss dabei aber beachten, dass bei der Errichtung einer Stiftung die Vermögensabgabe so hoch 
sein muss, dass eine dauerhafte und nachhaltige Verwirklichung des Stiftungszwecks gewährleistet und das 
Stiftungsvermögen ungeschmälert erhalten werden muss. Sie muss daher bei einer gemeindlichen Vermögens-
abgabe abwägen, ob sie selbst als Stifter auftritt oder durch eine Zustiftung an eine bestehende Stiftung deren 
Kapital aufstockt. Die Vorschrift stellt deshalb darauf ab, dass die Gemeinde eine eigene "Stiftungsstrategie" 
unter Berücksichtigung ihrer Aufgabenerfüllung und der Vermögensabgabe ziel- und zweckgerichtet entwickelt.  
 
 
3.2 Der Begriff "einbringen" 
 
Das allgemeine Stiftungsrecht findet Anwendung, wenn die Gemeinde als Stifter eine eigene Stiftung errichtet 
und in diese Stiftung bestimmtes Gemeindevermögen einbringt, aber auch wenn die Gemeinde bestimmtes Ge-
meindevermögen in eine bestehende Stiftung einbringt. Das "Einbringen von gemeindlichem Vermögen ist daher 
regelmäßig nicht vom stiftungsrechtlichen Status einer Stiftung abhängig. Der Begriff "einbringen" beinhaltet da-
bei weder eine Festlegung noch eine Orientierung dahingehend, dass bereits eine Stiftung bestehen muss und 
die Gemeinde nur zustiften kann. Vielmehr kann die "Einbringung von Gemeindevermögen" auch im Zeitpunkt 
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der Errichtung einer Stiftung vollzogen werden. Sie muss ggf. auch in diesem Zeitpunkt vollzogen werden, wenn 
die Gemeinde selbst als Stifter auftritt. 
 
In diesem Gesamtzusammenhang löst der Begriff daher i.d.R. nur die Prüfung durch die Gemeinde aus, ob sie 
aufgrund ihrer künftigen Aufgabenerfüllung auf bestimmte Vermögensgegenstände verzichten und einer Stiftung 
als Dritten übereignen kann. Der gesetzliche Begriff verlangt dabei u.a. zu klären, ob das übergebene Gemeinde-
vermögen auch für gemeindliche Aufgaben genutzt bzw. eingesetzt wird. Außerdem muss beurteilt werden, ob 
die abzugebenden Vermögensgegenstände auch für den Stiftungszweck geeignet sind. Eine Anwendungsredu-
zierung der Einbringung auf den Tatbestand der Zustiftung durch die Gemeinde lässt sich daher allein aus dem 
Begriff nicht ableiten.  
 
 
3.3 Die Festlegung von Entscheidungskriterien 
 
Die Gemeinde hat eigenverantwortlich eine Einschätzung vorzunehmen und eine Prognoseentscheidung zu 
treffen, ob der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere Weise nicht erreicht werden kann, bevor sie Gemein-
devermögen in eine Stiftung einbringt. Sie muss in diesem Zusammenhang berücksichtigen, dass eine Rück-
nahme ihres Vermögens auch zukünftig nicht möglich ist und künftige Generationen an diese Entscheidung 
gebunden werden. Weiterhin gilt es festzustellen, auch zukünftig werde sich diese Art der gemeindlichen Aufga-
benerfüllung nicht wandeln und davon auszugehen ist, dass die Art der Aufgabenerfüllung dauerhaft nur in Form 
einer Stiftung wahrzunehmen ist. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass der mit der Vermögensabgabe angestreb-
te Zweck der gemeindlichen Aufgabenerfüllung auf andere Weise überhaupt nicht erfüllt werden kann. 
 
Diese Vorgaben stellen zwingende Voraussetzungen für die Einbringung von Gemeindevermögen in eine Stif-
tung dar, denn es können unterschiedliche Zielsetzungen zwischen dem haushaltswirtschaftlichen Handeln der 
Gemeinde und dem Handeln einer Stiftung bestehen. Jegliche Einbringung von gemeindlichem Vermögen in 
eine Stiftung muss daher haushaltswirtschaftlich verträglich sein und darf in keiner Weise die Aufgabenerfüllung 
der Gemeinde beeinträchtigen. Es muss außerdem gewährleistet werden, dass nicht ohne besonderen Grund 
gemeindliches Vermögen in Stiftungen gebunden wird, das ggf. später für einen anderen dringenderen Bedarf 
dann fehlt. Auch darf dem Rat der Gemeinde nicht die Verfügungshoheit über gemeindliches Vermögen entzo-
gen werden.   
 
Die ausdrückliche Vorgabe für die Einbringung von Gemeindevermögen in ein Stiftungsvermögen, der mit der 
Stiftung verfolgte Zweck kann nicht auf andere Weise erreicht werden, ist weit auszulegen. Sie schränkt das 
Auswahlermessen der Gemeinde über ihre Organisationsformen nicht ein, sondern ist so zu verstehen, dass 
auch eine Stiftung grundsätzlich eine zulässige Form der gemeindlichen Aufgabenerfüllung darstellt. Die Ge-
meinde muss bei der Einbringung von Gemeindevermögen aber zweckbezogen beurteilen, ob andere Organisa-
tionsformen als die Organisationsform „Stiftung“ ggf. nachteiliger für die Erledigung der Aufgabenerfüllung durch 
die Gemeinde sind.  
 
 
3.4 Die Zulässigkeit der Vermögensabgabe (Einbringung) 
 
Der Gemeinde obliegt es eigenverantwortlich, hinsichtlich des Einsatzes ihres Vermögens (Anschaffung, Erhalt 
oder Veräußerung) oder auch ihrer Vermögenserträge die erforderlichen Festsetzungen zu treffen. Bei ihrem 
wichtigen Interesse an einer Stiftung hat die Gemeinde auch zu beurteilen, wie sich eine vorzunehmende Ver-
mögensabgabe auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft auswirkt. Außerdem muss die Vermögensübertragung 
in dem Umfang erfolgen, der zur Erreichung des Stiftungszwecks ausreichend und erforderlich ist.  
 
Ein Engagement der Gemeinde in einer Stiftung im Sinne der Vorschrift wird als zulässig anzusehen sein, wenn 
dadurch ein wesentlicher Mehrwert für die Gemeinde erzielt wird. Das ist z.B. bei einer Mitstiftung oder Zustif-
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tung dann der Fall, wenn der von Privaten in eine Stiftung einzubringende Vermögensanteil im Verhältnis zu 
dem durch die Gemeinde einzubringenden Finanzvermögen und/oder Sachvermögen mindestens 50% beträgt. 
Sollte die 50%-Quote nicht erreicht werden, kann oftmals aufgrund besonderer Umstände gleichwohl ein we-
sentlicher Mehrwert entstehen, insbesondere dann, wenn der private Anteil an Finanz- oder Sachvermögen 
nach sicherer Erwartung (objektive Umstände) zu einem späteren Zeitpunkt erbracht werden wird.  
 
Von der Gemeinde sollte angestrebt werden, dass die möglichen „privaten Stifter“ vor ihrer beabsichtigten Mitstif-
tung oder Zustiftung gegenüber der Gemeinde eine Zusage mit dem größtmöglichen Grad an Verbindlichkeit 
abgeben. Wenn nach den Umständen des Einzelfalls eine verbindliche Zusage, die gerichtlich durchsetzbar wäre, 
nicht erlangt werden kann, ist eine andere geeignete Erklärung in Schriftform notwendig, aus der die verbindliche 
Mitstiftung oder Zustiftung in ihrer Höhe sowie der Zeitpunkt des Vermögensübergangs hervorgehen.  
 
Zu beachten ist, dass bei der Gemeinde die besondere Organisationsform „Stiftung“ abhängig von ihrer Ausge-
staltung zu Einschränkungen bei der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und der Budgethoheit 
des Rates der Gemeinde führen kann. Auf die Einbringung von Finanz- oder Sachvermögen in eine Stiftung 
durch die Gemeinde muss daher z. B. verzichtet werden, wenn die besonderen Umstände vor Ort für die Abgabe 
von gemeindlichem Vermögen nicht schlüssig und nachvollziehbar vorliegen. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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10. Teil 
 

Rechnungsprüfung 
 
 
1. Die örtliche Prüfung als gemeindliche Eigenkontrolle 
 
1.1 Die gesetzliche Pflichtaufgabe 
 
Die Prüfung der Gemeinde wird als ein unverzichtbares Instrument für eine zeitnahe Kontrolle der Gesetz- und 
Ordnungsmäßigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde sowie der haushaltswirtschaftlichen Geschäfts-
vorfälle der gemeindlichen Verwaltung einschließlich des daraus entstandenen wirtschaftlichen Ergebnisses der 
Gemeinde eingestuft. Ein Ziel der Prüfung ist es, dass im gemeindlichen Jahresabschluss und im Gesamtab-
schluss die wirtschaftliche Lage der Gemeinde (Gesamtlage) zutreffend dargestellt wird. Durch den jeweiligen 
Abschluss ist ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln. Diese Vorgabe erfordert eine entsprechende Transparenz des gemeind-
lichen Haushalts und des Verwaltungshandelns der Gemeinde. Sie trägt dazu bei, die Qualität der örtlichen Prü-
fung und der Kontrolle durch den Rat der Gemeinde zu sichern. 
 
Die prüfungsmäßige Kontrolle des jährlichen Haushalts der Gemeinde durch die örtliche Prüfung ist daher nicht 
nur eine Richtigkeitsprüfung. In der Abschlussprüfung muss vielmehr auch die Ausübung der möglichen Wahl-
rechte und Bewertungen durch die Gemeinde, die u.a. durch subjektive Einschätzungen und Ermessensaus-
übungen umgesetzt werden, eine ausreichende Berücksichtigung finden. Diese Sachlage erfordert den ange-
messenen Einsatz verschiedener Prüfungstechniken und eine ausreichende Auswahl von Prüfungsgegenständen 
unter Beachtung des tatsächlichen haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde, um die ggf. bestehenden 
Schwierigkeitsgrade zu bewältigen. Der Prüfer muss vielfach feststellen, ob die Gemeinde haushaltswirtschaftlich 
vertretbar und plausibel gehandelt hat.  
 
Die Rechnungsprüfung hat in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass der haushaltsrechtliche Rahmen 
eine größere Eigenverantwortung der Gemeinden bei ihrer Haushaltswirtschaft ermöglicht. Dieser Rahmen bein-
haltet eine Vielzahl von örtlichen Handlungsspielräumen, fordert allerdings auch eine stärkere Auseinanderset-
zung mit den von der Gemeinde festzulegenden Zielen und Leistungskennzahlen in Bezug auf ihre Aufgabener-
füllung im Haushaltsjahr. Er erleichtert aber andererseits auch die Prüfungsarbeiten und Prüfungshandlungen, 
denn je komplexer das haushaltsrechtliche Regelwerk, desto schwieriger wird die Überwachung und Kontrolle der 
Anwendung durch die Prüfer.  
 
Mit dem NKF bestehen haushaltsrechtliche Regelungen, die eine objektive Betrachtung sowie eine Prüfbarkeit 
der örtlichen Haushaltswirtschaft und der damit in Verbindung stehenden Verwaltungsvorgänge und gemeindli-
chen Geschäftsvorfälle ermöglichen. Diese gemeindliche Sachlage erfordert ein geeignetes Zusammenspiel der 
Prüfungsinstanzen bei der zeitnahen Kontrolle der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des wirtschaftlichen Han-
delns der Gemeinde sowie der haushaltswirtschaftlichen Geschäftsvorfälle der gemeindlichen Verwaltung. Im 
Prüfungsgeschehen sollte daher ein Informationsaustausch zwischen den Beteiligten möglich sein, dem im Sinne 
der Prüfungsaufgaben eine Unterstützungsfunktion zukommt. Der örtlichen Prüfung kommt dabei auch eine 
Schutzfunktion gegenüber den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu. 
 
 
1.2 Der Begriff „Örtliche Prüfung“ 
 
Im Gefüge der gesetzlichen Verpflichtungen ist zwischen der örtlichen Prüfung und der überörtlichen Prüfung der 
Gemeinde zu unterscheiden. Die örtliche Prüfung obliegt der Gemeinde selbst und stellt eine Eigenkontrolle des 
Rates der Gemeinde dar (vgl. §§ 57 und 59 GO NRW). Die überörtliche Prüfung ist der Gemeindeprüfungsanstalt 
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Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) übertragen worden (vgl. § 105 GO NRW). Die örtliche Prüfung und die überört-
liche Prüfung verbinden aber, dass beide Stellen eine Vielzahl unterschiedlicher Sachverhalte und Geschäftsvor-
fälle in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu prüfen haben. Sie können im Rahmen ihrer Prüfungstätigkeit 
dazu dann ggf. Einwendungen erheben oder Hinweise geben. Die Bewertung und Entscheidung über die von der 
Gemeinde vorzunehmenden Veränderungen oder über einen Verzicht darauf obliegt der Gemeinde in eigener 
Verantwortung, sofern nicht eine Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde wegen aufgetretener Rechtsverstöße 
ausdrücklich geboten ist. 
 
Der Landesgesetzgeber hat den Begriff „Örtliche Prüfung“ jedoch nicht näher bestimmt. Er hat festgelegt, dass 
der Rat der Gemeinde und wegen seiner umfassenden Zuständigkeit sowie der Kontrolle der Verwaltung (vgl. §§ 
41 und 55 GO NRW) als Vertretungsorgan einen Rechnungsprüfungsausschuss als Pflichtausschuss bilden 
muss (vgl. § 57 Absatz 2 GO NRW). Zugleich hat der Gesetzgeber diesem Ausschuss bestimmte Prüfungsaufga-
ben zugewiesen (vgl. § 59 Absatz 3 GO NRW). Außerdem hat er bestimmt, dass die Gemeinde eine örtliche 
Rechnungsprüfung (innerhalb ihrer Verwaltungsorganisation) für die Erledigung von Prüfungsaufgaben nach § 
103 GO NRW zu bilden hat (vgl. § 102 GO NRW).  
 
Aus diesen gesetzlichen Vorgaben folgt, dass sowohl der Rat der Gemeinde als auch die gemeindliche Verwal-
tung an der örtlichen Prüfung beteiligt sind und dabei zusammenwirken müssen. In die Erledigung von örtlichen 
Prüfungsaufgaben können aber auch Dritte einbezogen werden. Eine solche Möglichkeit bietet sich z. B. insbe-
sondere für kleinere Gemeinden an, die nicht verpflichtet sind, eine örtliche Rechnungsprüfung einzurichten (vgl. 
§ 102 Absatz 1 Satz 2 GO NRW) besteht. In solchen Fällen kann sich der Rechnungsprüfungsausschuss zur 
Durchführung seiner Prüfungstätigkeit unmittelbar Dritter gem. § 103 Absatz 5 GO NRW bedienen (vgl. § 59 Ab-
satz 3 Satz 2 GO NRW). 
 
 
1.3 Der Begriff „Überörtliche Prüfung“ 
 
Im 10. Teil der Gemeindeordnung finden sich die Vorschriften über die Kontrolle des Haushalts der Gemeinde. In 
diesem Gefüge der gesetzlichen Verpflichtungen zur Prüfung des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Ge-
meinde ist zwischen der örtlichen Prüfung und der überörtlichen Prüfung zu unterscheiden. Während die örtliche 
Prüfung der Gemeinde selbst obliegt und eine Eigenkontrolle der Gemeinde darstellt, ist die überörtliche Prüfung 
der Gemeinden ein Teil der Aufsicht des Landes über die Gemeinden (vgl. §§ 119 ff. GO NRW). Sie ist der Ge-
meindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) gesetzlich übertragen worden ist (vgl. § 105 GO NRW). 
Die Gemeindeprüfungsanstalt ist dazu als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet worden (vgl. § 1 
GPAG NRW). Sie ist einerseits ein Teil der in den §§ 119 ff. GO NRW geregelten Kommunalaufsicht. Anderer-
seits jedoch bei der Durchführung ihrer Aufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden.  
 
Die überörtliche Prüfung ist - wie die örtliche Prüfung der Gemeinde - ein unverzichtbares Instrument für eine 
Kontrolle der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde sowie der haus-
haltswirtschaftlichen Geschäftsvorfälle der gemeindlichen Verwaltung. Die überörtliche Prüfung soll eine fach-
kundige Prüfung der Gemeinden unter den Gesichtspunkten der staatlichen Aufsicht ermöglichen. Es ist gebo-
ten, die Aufsichtsbehörden möglichst frühzeitig in die vorgesehenen Prüfungen bei den Gemeinden einzubin-
den. Die Beteiligung am Prüfungsgeschehen sollte nicht erst - wie es gesetzlich als Mindestvorgabe vorgesehen 
ist - erfolgen, wenn die überörtliche Prüfung abgeschlossen ist und im Einzelfall ggf. Entscheidungen über die 
Umsetzung erhobener Einwendungen zu treffen sind.  
 
Die Ergebnisse der überörtlichen Prüfung werden von der Gemeindeprüfungsanstalt der Gemeinde und ihrer 
Aufsichtsbehörde in Form eines Prüfberichts mitgeteilt. Ggf. hat die Gemeinde gegenüber der Gemeindeprü-
fungsanstalt und der Aufsichtsbehörde innerhalb einer dafür bestimmten Frist Stellung zu nehmen, wenn der 
Prüfungsbericht der überörtlichen Prüfung Beanstandungen enthält. Von den Gemeinden sind für die überörtliche 
Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt - wie bei der Vergabe von Prüfungsaufträgen an Dritte - Gebühren 
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zu zahlen. Die Gebühren werden in entsprechender Anwendung des Kommunalabgabengesetzes satzungsrecht-
lich festgelegt und erhoben (vgl. § 10 Absatz 1 GPAG NRW). Die Gemeindeprüfungsanstalt darf zusätzlich auch 
beratend tätig werden. Für die Beratung durch die Gemeindeprüfungsanstalt ist - wie bei Beratungsaufträgen an 
Dritte - ein Entgelt zu zahlen, das mindestens kostendeckend sein soll (vgl. § 10 Absatz 2 GPAG NRW).  
 
 
1.4 Die Unabhängigkeit der Prüfer 
 
Die Unabhängigkeit der Prüfer der örtlichen Prüfung ist für die Anerkennung der Prüfungsergebnisse durch den 
Rat und die Bürgerinnen und Bürger als Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses und des Gesamtab-
schlusses von grundlegender Bedeutung. Sie erhöht für diese Adressaten den Wert der gegebenen Informatio-
nen über die formelle und materielle Richtigkeit der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haus-
haltsjahr sowie über die wirtschaftliche Lage bzw. Gesamtlage der Gemeinde. Diesem Ziel dient u.a. die Anbin-
dung der örtlichen Rechnungsprüfung an den Rat sowie die gesetzliche Festlegung, dass sie von fachlichen 
Weisungen frei ist.  
 
Die Prüfer müssen daher aus ihrer Tätigkeit heraus grundsätzlich Interessenkonflikte vermeiden, um ihre Aufgabe 
ordnungsgemäß erfüllen zu können. Sie sollten über die für eine Prüfungstätigkeit notwendige Kompetenz verfü-
gen und zudem eine kritische Grundhaltung einnehmen. Diese Haltung erfordert, örtliche Sachverhalte zu hinter-
fragen und haushaltswirtschaftliche Unterlagen kritisch zu beurteilen sowie auf besondere Umstände und Gege-
benheiten zu achten, aufgrund dessen eine wesentlich falsche Darstellung, z. B. der wirtschaftlichen Lage der 
Gemeinde im Jahresabschluss, entstanden sein könnte. Das Vorliegen derartiger maßgebender Kriterien für die 
tatsächliche Prüfungstätigkeit soll immer aus Sicht eines sachkundigen Dritten beurteilt werden.  
 
Wegen ihrer Unabhängigkeit sollen die Prüfer zudem nicht zur Erbringung prüfungsfremder Leistungen verpflich-
tet werden. Als prüfungsfremde Leistungen gelten dabei i.d.R. nicht die Auskünfte und Informationen des Prüfers 
über die mögliche Beseitigung von aufgetretenen Fehlern im gemeindlichen Jahresabschluss, wenn der Prüfer im 
Rahmen seiner Prüfung diese Fehler entdeckt hat. Zu den Tätigkeiten eines Abschlussprüfers, die zu Interessen-
konflikten führen können und die Unabhängigkeit des Prüfers gefährden können, sind z. B. folgende Leistungen 
zu zählen (vgl. Abbildung). 
 

 
Prüfungsfremde Leistungen 

 
 
- Mitwirkung in der Finanzbuchhaltung bei Buchungen und Abschlüssen. 
 
 
- Tätigkeiten bei IT-Vorhaben in der Finanzbuchhaltung. 
 
 
- Tätigkeiten als Sachverständiger ohne Verbindung zu einem Prüfungsauftrag. 
 
 
- Tätigkeiten in personellen Angelegenheiten. 
 
 
- Erarbeitung und Umsetzung von Kontrollsystemen. 
 
 
- Tätigkeiten in der Beratung von Anlagegeschäften. 
 

Abbildung 185 „Prüfungsfremde Leistungen“ 
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Der besondere Status der örtlichen Rechnungsprüfung beinhaltet auch Anforderungen an die Qualität der Prü-
fungsleistungen. In Abhängigkeit von den örtlichen Verhältnissen bedarf es einer Qualitätssicherung und Quali-
tätskontrolle, die von der Gemeinde eigenverantwortlich gestaltet und durchgeführt werden soll. Diese Qualitäts-
sicherung dient auch dazu, die Unabhängigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung zu wahren, ihre Unparteilichkeit 
zu erhalten und ein Besorgnis der Befangenheit bei den Prüfern zu vermeiden. Der Unabhängigkeit der Prüfer 
dient aber auch die haushaltsrechtliche Regelung, dass die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung nicht Ange-
höriger des Bürgermeisters, des Kämmerers oder des für die Zahlungsabwicklung Verantwortlichen und dessen 
Stellvertreters sein.  
 
Diesen Zweck soll auch die in § 103 Absatz 7 GO NRW enthaltene Festlegung erfüllen, dass ein Dritter nicht 
Prüfer sein darf, wenn bestimmte persönliche Ausschließungsgründe vorliegen. Die Unabhängigkeit der Prüfer 
kann dabei auch aus ihrem privaten Bereich heraus entstehen, z.B. wenn sie auch freiberuflich tätig sind und 
dabei Aufträge annehmen, die ihre hauptberufliche Tätigkeit fachlich berührt. Im örtlichen Bedarfsfall bietet es 
sich an, vor dem Beginn der Erledigung einer Prüfungsaufgabe eine Unabhängigkeitserklärung vom beauftragten 
Prüfer zu verlangen, soweit nicht bereits eine solche Erklärung vorliegt und diese dem aktuellen Stand entspricht. 
 
 
1.5 Die organisatorischen Vorgaben 
 
Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen ist die örtliche Prüfung in der Gemeinde durch den Rechnungsprü-
fungsausschuss des Rates der Gemeinde und durch die „Örtliche Rechnungsprüfung“ als Stelle innerhalb der 
gemeindlichen Verwaltung vorzunehmen. Beide Prüfungsberechtigte stehen in einer unmittelbaren Verbindung 
zum Rat der Gemeinde. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist ein gesetzlich bestimmter Ausschuss des Rates 
(vgl. §§ 57 Absatz 2 GO NRW).  
 
Die örtliche Rechnungsprüfung ist eine Organisationseinheit der gemeindlichen Verwaltung, sie ist aber dem Rat 
gegenüber unmittelbar verantwortlich und ihm in ihrer sachlichen Tätigkeit unmittelbar unterstellt (vgl. § 104 Ab-
satz 1 Satz 1 GO NRW). Die rechtlichen Festlegungen zur Unabhängigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung die-
nen dabei dazu, eine sachgerechte und notwendige Distanz gegenüber den anderen Organisationseinheiten der 
gemeindlichen Verwaltung zu erreichen. Im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben wirken der Rechnungsprü-
fungsausschuss und die örtliche Rechnungsprüfung als beauftragte Prüfungsstellen entscheidungsvorbereitend 
für den Rat der Gemeinde und dienen diesem auch als Informationsquellen.  
 
Diese Sachlage bedingt ein Miteinander und ein Zuarbeiten der örtlichen Rechnungsprüfung für die Prüfungstä-
tigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses. Sie führt nicht zur Doppelarbeit, auch wenn beide Stellen die Aufga-
be haben, den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss der Gemeinde zu prüfen (vgl. § 59 Absatz 3 Satz 1 
und § 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 GO NRW). Die Zusammenarbeit ist zudem gesetzlich durch die 
unmittelbare Zuordnung (Unterstellung) der örtlichen Rechnungsprüfung zum Rat bestimmt, sodass sich der 
Rechnungsprüfungsausschuss zur Durchführung seiner Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung zu bedienen 
hat (vgl. § 59 Absatz 3 Satz 2 GO NRW). Er kann nur in Ausnahmefällen, wenn keine örtliche Rechnungsprüfung 
besteht, sich unmittelbar Dritter als Prüfer bedienen. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat daher bei den ihm von der örtlichen Rechnungsprüfung vorgelegten Prü-
fungsergebnissen zum Jahresabschluss und Gesamtabschluss, insbesondere über die Prüfungsbemerkungen 
bzw. Prüfungsfragen der örtlichen Rechnungsprüfung dahingehend zu entscheiden, ob er diese übernimmt oder 
ablehnt. Seine Stellung als gesetzlich zuständiges Prüfungsgremium gegenüber dem Rat der Gemeinde beinhal-
tet diese Entscheidungshoheit. Diese sachlichen Gegebenheiten erfordern bei auftretenden Meinungsverschie-
denheiten zwischen der örtlichen Rechnungsprüfung und dem Rechnungsprüfungsausschuss keine Entschei-
dung des Rates der Gemeinde zu den prüfungsrelevanten Sachverhalten. 
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1.6 Die Einschaltung Dritter als Prüfer 
 
1.6.1 Die Beauftragung bei Bedarf 
 
Die Anwendung des NKF einschließlich des Systems der doppelten Buchführung sowie der Anforderungen an 
eine begleitende und nicht nachrangige Prüfung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erfordert entsprechend 
qualifizierte und erfahrene Prüfer. Der Gemeinde ist daher ermöglicht worden, bei örtlichem Bedarf, entweder 
durch den Rechnungsprüfungsausschuss (vgl. § 59 Absatz 3 GO NRW) oder die örtliche Rechnungsprüfung, 
einen Dritten mit Aufgaben der örtlichen Prüfung zu beauftragen.  
 
Im Rahmen der Durchführung der örtlichen Prüfung kann sich der Rechnungsprüfungsausschuss zur Durchfüh-
rung von Prüfungsaufgaben unmittelbar eines Dritten als Prüfer gem. § 103 Absatz 5 GO NRW bedienen, soweit 
bei der Gemeinde keine örtliche Rechnungsprüfung besteht (vgl. § 59 Absatz 3 GO NRW). Dabei ist zu beachten, 
dass nicht jede Gemeinde verpflichtet ist, eine örtliche Rechnungsprüfung einzurichten (vgl. § 102 GO NRW). Der 
Ausschuss soll dann eigenverantwortlich entscheiden, welche Prüfungsaufgaben in welchem Umfang von Dritten 
durchgeführt werden sollen. Vor einer Auftragung eines Dritten sollte jedoch ein geeigneter Befähigungsnachweis 
gefordert werden.  
 
Bei entsprechendem Bedarf kann sich auch die örtliche Rechnungsprüfung mit Zustimmung des Rechnungsprü-
fungsausschusses zur Durchführung ihrer Prüfungsaufgaben unmittelbar eines Dritten als Prüfer bedienen. Sol-
che Prüfungsaufgaben sind der örtlichen Rechnungsprüfung entweder gesetzlich oder vom Rat der Gemeinde 
übertragen worden (vgl. § 103 Absatz 1, 2 und 5 GO NRW). Aber auch bei Aufträgen des Bürgermeisters an die 
örtliche Rechnungsprüfung kann eine Einschaltung eines Dritten als Prüfer erfolgen (vgl. § 103 Absatz 3 GO 
NRW). Die Entscheidung obliegt dabei der örtlichen Rechnungsprüfung in eigener Verantwortung. 
 
 
1.6.2 Ausschluss oder Befangenheit des Prüfers 
 
Im Rahmen der Beauftragung eines Dritten als Abschlussprüfer sind auch die Ausschlussgründe für Prüferinnen 
und Prüfer nach § 103 Absatz 7 GO NRW und § 104 Absatz 3 GO NRW zu beachten. Dabei sind auch mögliche 
Ausschlussgründe nach anderen Rechtsvorschriften zu beachten, z.B. für Wirtschaftsprüfer die §§ 49 und 53 
WPO und die §§ 20 ff. BS WP/vBP. Es können bei den Dritten als Prüfer - wie bei den Prüfern der örtlichen 
Rechnungsprüfung - mögliche Ausschluss- oder Befangenheitsgründe auch bereits vor der Durchführung der 
örtlichen Prüfungsaufgabe, aber ggf. auch erst während oder nach seiner Prüfungstätigkeit, auftreten oder be-
kannt werden. In solchen Fällen sollte auch der Rechnungsprüfungsausschuss unterrichtet werden, wenn die 
dafür entstandenen Gegebenheiten nicht unverzüglich beseitigt werden können. Mit den in der gemeindlichen 
Vorschrift benannten Ausschlussgründen werden die Besonderheiten der gemeindlichen Verhältnisse umgesetzt 
(vgl. Abbildung). 
 

 
Ausschluss und Befangenheit des Prüfers 

 
 
Ein Dritter darf kein Prüfer sein,  
 
- als Mitglied des Rates der Gemeinde; 

 
 

- als Angehöriger des Bürgermeisters oder des Kämmerers; 
 
 

- als Angehöriger des Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung oder seines Stellvertreters; 
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Ausschluss und Befangenheit des Prüfers 

 
 
Ein Dritter darf kein Prüfer sein,  
- als Beschäftigter der Betriebe der Gemeinde (verselbstständigte Aufgabenbereiche); 

 
 

- wenn er im Haushaltsjahr bei Führung der Bücher der Gemeinde oder bei der Aufstellung des 
Jahresabschlusses mitgewirkt hat; 

 
 

- wenn er im Haushaltsjahr Finanzdienstleistungen oder Steuerberatungsleistungen für die Ge-
meinde erbracht oder eine Rechtsberatung außerhalb der Prüfungstätigkeit durchgeführt hat 

 
 

- wenn er im Haushaltsjahr Bewertungsleistungen für die Gemeinde erbracht hat, die sich auf den 
gemeindlichen Jahresabschluss auswirken; 

 
 

- wenn er an der Entwicklung, Einrichtung und Einführung von Rechnungslegungsinformationssys-
temen der Gemeinde beteiligt war (Verfahren der Verarbeitung von Geschäftsvorfällen). 

 
Abbildung 186 „Ausschluss und Befangenheit des Prüfers“ 

 
Bei einer Verwirklichung der in dieser Vorschrift aufgezählten Ausschlusstatbestände besteht für die betreffende 
Person ein Verbot, an der örtlichen Abschlussprüfung mitzuwirken. Außerdem soll durch eine Selbstkontrolle des 
Prüfers gewährleistet werden, dass Sachverhalte nicht von denselben Personen geprüft werden, die selbst unmit-
telbar an der Entstehung beteiligt waren. Von der Gemeinde ist in diesem Zusammenhang noch zu berücksichti-
gen, dass das Verbot, als Prüfer nicht Mitglied des Rates, Angehöriger des Bürgermeisters, des Kämmerers oder 
des Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung oder seines Stellvertreters sein zu dürfen, nicht nur bei einer 
Verbindung durch eine Ehe gilt. Das Verbot findet auch auf diejenigen Personen Anwendung, die durch eine 
Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz verbunden sind. 
 
 
1.7 Die Gesamtverantwortung der Gemeinde 
 
Die Gemeinde hat bei der Beauftragung Dritter als Prüfer zu beachten, dass auch in solchen Fällen die Gesamt-
verantwortung für die Durchführung bzw. die ordnungsgemäße Erledigung der örtlichen Prüfung vollständig bei 
der Gemeinde bleibt. Die örtlich Verantwortlichen, z. B. der Rechnungsprüfungsausschuss oder die örtliche 
Rechnungsprüfung als Auftraggeber, werden daher bei an Dritte übertragenen Prüfungsaufgaben nicht aus ihrer 
Verantwortung entlassen. Der Dritte als Prüfer wird daher unabhängig von der örtlichen Gestaltung der vertragli-
chen Übertragung regelmäßig nur als Erfüllungsgehilfe der Gemeinde tätig.  
 
Die örtliche Rechnungsprüfung kann sich daher z. B. durch die Übertragung der Jahresabschlussprüfung (ganz 
oder teilweise) auf einen Dritten auch nicht selbst aus ihrer Verantwortung für die gesetzlich bestimmte Jahresab-
schlussprüfung entlassen. Sie muss vielmehr weiterhin sicherstellen, dass ihr alle notwendigen Prüfungsdaten 
und Prüfungsergebnisse rechtzeitig zur Verfügung stehen, um ihrer gesetzlichen Prüfungspflicht rechtzeitig bis 
zur Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses (spätestens bis zum 31. Dezember) nachkommen zu 
können (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW).  
 
Zur bestehenden Gesamtverantwortung bei den Verantwortlichen der örtlichen Rechnungsprüfung gehört auch, 
eine eigenverantwortliche Entscheidung über die Tenorierung und Ausgestaltung des abzugebenden Bestäti-
gungsvermerks zu treffen, auch wenn der Dritte als Prüfer bereits im Rahmen seiner Prüfungstätigkeit einen Be-
stätigungsvermerk abgibt (vgl. § 101 Absatz 8 GO NRW). Die Gesamtverantwortung dient daher auch dazu, dass 
der Rechnungsprüfungsausschuss ein Prüfungsergebnis erzielen und das Ergebnis seiner Prüfung in einem 
zutreffenden Bestätigungsvermerk zusammenfassen kann (vgl. § 101 Absatz 3 GO NRW). 
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2. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Rates  
 
2.1 Die gesetzlichen Aufgaben 
 
Dem Rat der Gemeinde bzw. der gemeindlichen Verwaltung obliegt im Rahmen ihrer eigenständigen und eigen-
verantwortlichen Haushaltswirtschaft nicht nur die Entscheidung, mit welchen Aufwendungen welche Leistungen 
erbracht werden, sondern auch die örtliche Prüfung, ob die gemeindliche Haushaltswirtschaft ordnungsgemäß 
geführt worden ist. Die Prüfung der Abschlüsse der Gemeinde (Jahresabschluss und Gesamtabschluss) umfasst 
dabei die Feststellung, ob diese den gesetzlichen Vorschriften, Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestim-
mungen entsprechen und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermit-
teln. Dem Rat kommt deshalb neben seinem Budgetrecht auch eine Kontrollaufgabe für die gemeindliche Haus-
haltswirtschaft zu.  
 
Die Prüfung der gemeindlichen Abschlüsse ist dem Rechnungsprüfungsausschuss als einen von drei Pflichtaus-
schüssen des Rates gesetzlich übertragen worden (vgl. § 57 i.V.m. § 59 GO NRW). Er soll seine Prüfungstätig-
keit zeitnah zu den Abschlussstichtagen durchführen und dadurch die Beschlüsse des Rates sachverständig 
vorbereiten sowie zur Entlastung und Erleichterung der Arbeit des Rates der Gemeinde beitragen. Die Überwa-
chungstätigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses bezieht sich dabei auf den gesamten Prüfungsablauf, denn 
er bedient sich z.B. bei seinen Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung (vgl. § 59 Absatz 3 Satz 2 GO NRW). 
Durch diese eigenständige und eigenverantwortliche Prüfungstätigkeit wird z.B. die Glaubwürdigkeit der Daten 
des gemeindlichen Jahresabschlusses erhöht, denn es soll bei der gemeindlichen Abschlussprüfung eine hohe 
Qualität erreicht werden.  
 
Die Prüfungstätigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses beginnt i.d.R. mit einem Prüfungsauftrag des Rates, 
für dessen Erfüllung sich der Ausschuss der örtlichen Rechnungsprüfung zu bedienen hat, soweit eine solche 
besteht. Die Prüfung stellt dabei vorrangig eine gemeindeinterne, verwaltungstechnische Kontrolle dar, z.B. die 
Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses nach § 101 GO NRW). Eine politische Bewertung und Entschei-
dung steht dem Rechnungsprüfungsausschuss dabei nicht zu. Es obliegt dann dem Rat auf der Grundlage des 
vom Rechnungsprüfungsausschuss erstellten und vorgelegten Prüfungsberichtes eine Entscheidung zu treffen, 
z.B. den ihm vom Bürgermeister zugeleiteten gemeindlichen Jahresabschluss festzustellen.  
 
Der Rat kann dazu bei Bedarf seine Fachausschüsse beteiligen und ggf. den Bürgermeister und den Kämmerer 
um Stellungnahmen bitten. Zu den Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses gehört dabei auch die Klärung 
von Fragen zur Unabhängigkeit der Prüfer (vgl. § 104 GO NRW) sowie von beauftragten Dritten als Abschluss-
prüfer (vgl. § 103 Absatz 7 GO NRW). Dritte können von der örtlichen Rechnungsprüfung oder durch den Rech-
nungsprüfungsausschuss mit gemeindlichen Prüfungstätigkeiten beauftragt werden (vgl. § 59 Absatz 3 und § 103 
Absatz 5 GO NRW).  
 
 
2.2 Die eigenverantwortliche Aufgabenerfüllung 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss trägt mit seiner Prüfungstätigkeit z.B. zur Verlässlichkeit der im Jahresab-
schluss enthaltenen Informationen bei, denn seine Prüfungstätigkeit hat eine Kontroll-, Informations-, Überwa-
chungs- und Beglaubigungsfunktion. Er hat daher Art und Umfang der erforderlichen Prüfungshandlungen unter 
Berücksichtigung der Gegebenheiten bei der Gemeinde eigenverantwortlich und in Kenntnis der Aufgabenerfül-
lung der Gemeinde nach pflichtgemäßem Ermessen sorgfältig zu bestimmen, sodass von ihm Prüfungsaussagen 
mit hinreichender Sicherheit getroffen werden können. Der Rechnungsprüfungsausschuss trägt dabei zu einer 
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gemeindlichen Abschlussprüfung von hoher Qualität bei. Dieses erfordert aber auch seine Unabhängigkeit sowie 
eine fachliche Kompetenz. 
 
Bei der Wahl der Prüfungsmethoden und der Prüfungstiefe ist das Ermessen des Ausschusses relativ groß. Es ist 
abhängig von den zu prüfenden Sachverhalten und vorliegenden örtlichen Bedingungen. Die Prüfungstätigkeit 
des Ausschusses ist so auszugestalten, dass subjektive Prüfungen und Einschätzungen vermieden werden. Es 
sollen daher qualitätssichernde Strukturen geschaffen sowie Qualitätskontrollen anhand geeigneter Maßgrößen 
durchgeführt werden, um die Prüfungsqualität und die Unabhängigkeit der Prüfer zu sichern. Sem Zusammen-
hang besteht auch die Regelung, dass der Rechnungsprüfungsausschuss für die Durchführung seiner Prüfungen 
vom Bürgermeister die Aufklärung und Nachweise verlangen kann, die für eine sorgfältige Prüfung der gemeindli-
chen Abschlüsse notwendig sind (vgl. § 103 Absatz 4 GO NRW).  
 
Die Rechte und Pflichten aus der Prüfungstätigkeit sowie ein Einsichtsrecht in die gemeindlichen Unterlagen sind 
dem Rechnungsprüfungsausschuss als Organ zuzurechnen und nicht einem einzelnen Ausschussmitglied per-
sönlich. Bei Beteiligungen von Dritten an den Prüfungsaufgaben und der Prüfungstätigkeit der örtlichen Rech-
nungsprüfung bleibt die Verantwortung des Rechnungsprüfungsausschusses für die jeweilige Abschlussprüfung 
unberührt. Seine eigene Befassung, z.B. mit der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses oder des Ge-
samtabschlusses, muss daher immer so ausgestaltet und ausreichend sein, dass der Ausschuss aufgrund seiner 
Erkenntnismöglichkeiten ein eigenverantwortliches Urteil zum jeweiligen Prüfungsgegenstand fällen und einen 
zutreffenden Bestätigungsvermerk abgeben kann. 
 
 
2.3 Die Anforderungen an die Ausschussmitglieder 
 
Für die Tätigkeit im Rechnungsprüfungsausschuss des Rates der Gemeinde sind haushaltsrechtlich keine fachli-
chen und persönlichen Voraussetzungen bestimmt worden, wie sie z.B. für die Mitglieder im Verwaltungsrat einer 
Sparkasse bestehen (vgl. § 12 SpkG NRW). Gleichwohl muss ein sachverständiges Mitglied des Rechnungsprü-
fungsausschusses fachlich in der Lage sein, die Prüfungsverpflichtung des Ausschusses mitzutragen und die von 
der gemeindlichen Verwaltung zum Prüfungsgegenstand gegebenen Informationen kritisch zu hinterfragen, so-
dass im Einzelnen ggf. auch eine fachliche Kompetenz angezeigt ist. Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsaus-
schusses sollten daher über eine ausreichende Sachkenntnis über die gemeindliche Haushaltswirtschaft verfü-
gen. Sie sollten auch Verständnis für die wirtschaftlichen und rechtlichen Abläufe im haushaltswirtschaftlichen 
Geschehen einer Gemeinde sowie für Fragen der gemeindlichen Rechnungslegung (Jahresabschluss und Ge-
samtabschluss) und der produktorientierten Steuerung besitzen, um eine möglichst objektive Prüfungstätigkeit zu 
gewährleisten.  
 
Die Tätigkeit im Rechnungsprüfungsausschuss erfordert vor allem eine Unabhängigkeit der Ausschussmitglieder, 
vergleichbar der Unabhängigkeit der Leitung und der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung (vgl. § 104 Absatz 3 
GO NRW). Die Ausschussmitglieder dürfen daher nicht zu den Angehörigen des Bürgermeisters als Leiter der 
gemeindlichen Verwaltung zu zählen sein. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten sollten grundsätzlich auch 
keine wesentlichen geschäftlichen, finanziellen und persönlichen Beziehungen der einzelnen Mitglieder des 
Rechnungsprüfungsausschusses zur Gemeinde bestehen, denn diese könnten zum Prüfungsgegenstand im 
Rahmen ihrer Ausschusstätigkeit werden.  
 
Die Beurteilung über die persönlichen Verhältnisse der Ausschussmitglieder obliegt dabei dem Rat der Gemein-
de, denn der Rechnungsprüfungsausschuss ist ein Pflichtausschuss des Rates (vgl. § 57 Absatz 2 GO NRW). 
Außerdem regelt der Rat die Zusammensetzung der Ausschüsse (vgl. § 58 GO NRW). Er sollte dabei auch die 
fachliche Kompetenz sowie die persönlichen Verhältnisse der Ausschussmitglieder im Blick haben. Zudem sollten 
neue Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, soweit erforderlich, in die Aufgabenbereiche des Aus-
schusses in geeigneter Weise eingeführt werden. Dabei sollte ihnen ein umfassender Überblick über die Prü-
fungstätigkeit des Ausschusses sowie über ihre Verantwortlichkeiten und Verschwiegenheitspflichten gegeben 
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werden. Dazu gehören alle prüfungsrelevanten Informationen über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde, die 
gemeindlichen Geschäftsbeziehungen sowie die Chancen und Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung der 
Gemeinde.  
 
 
2.4 Die Beteiligung Dritter als Abschlussprüfer 
 
Die Zuständigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses für die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses 
und des Gesamtabschlusses der Gemeinde bewirkt, dass der Ausschuss sich unmittelbar Dritter als Prüfer 
bedienen kann, soweit bei der Gemeinde keine örtliche Rechnungsprüfung besteht (vgl. § 59 Absatz 3 GO NRW). 
Nicht jede Gemeinde ist verpflichtet, eine örtliche Rechnungsprüfung einzurichten (vgl. § 102 GO NRW). Der 
Rechnungsprüfungsausschuss ist aber auch dann in die Entscheidung, ob und in welchem Umfang ein Dritter als 
Abschlussprüfer tätig werden soll, einzubinden, wenn die örtliche Rechnungsprüfung sich Dritter als Prüfer bedie-
nen will (vgl. § 103 Absatz 5 GO NRW).  
 
In solchen Fällen muss eine Zusammenarbeit zwischen dem Rechnungsprüfungsausschuss, der örtlichen Rech-
nungsprüfung und dem jeweiligen Abschlussprüfer herbeigeführt werden. Eine zutreffende Urteilsgewinnung über 
den gemeindlichen Jahresabschluss ist dem Rechnungsprüfungsausschuss nur möglich, wenn die unterschiedli-
chen Informationen der Prüfinstanzen im Interesse einer wirksamen und wirtschaftlichen Prüfung zusammenge-
führt werden. Die Verantwortung für das Prüfungsurteil verbleibt dabei beim Abschlussprüfer im Rahmen seines 
Prüfauftrages. In diesem Sinne muss bei der Jahresabschlussprüfung ein bloßes Nebeneinander von örtlicher 
Rechnungsprüfung und Abschlussprüfer oder auch Rechnungsprüfungsausschuss vermieden werden.  
 
Eine bloße Entgegennahme von Informationen durch den Abschlussprüfer dient nicht der Sache. Es muss min-
destens eine gezielte Zusammenführung der verfügbaren Informationen sowie gezielte Abstimmungen über das 
Prüfungsgeschehen und die Prüfungsergebnisse geben. Dieser Austausch kann noch dadurch verbessert wer-
den, dass er in eine Kooperation überführt wird, bei der z. B. von beiden Beteiligten eine gemeinsame Risikobeur-
teilung der Prüfungsgegenstände vorgenommen wird. Insgesamt ist eine intensive Zusammenarbeit im Sinne 
aller Verantwortlichen der Gemeinde möglich. Es müssen dabei dann die einschlägigen haushaltsrechtlichen 
Vorschriften beachtet, die Unabhängigkeit der Prüfer gewahrt und typische Interessenkonflikte im Zusammen-
hang mit der Prüfungstätigkeit ausgeräumt bzw. vermieden werden können.  
 
 
2.5 Die Beteiligung des Finanzausschusses 
 
Aus der haushaltswirtschaftlichen Bedeutung des gemeindlichen Jahresabschlusses heraus ist es sachlich gebo-
ten, nach der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss, aber vor der Feststellung des Jahresabschlus-
ses durch den Rat der Gemeinde, den Finanzausschuss zu informieren. Diese Beteiligung würde an die dem 
Finanzausschuss gesetzlich obliegenden Aufgaben anknüpfen. Der Ausschuss hat danach die gemeindliche 
Haushaltssatzung vorzubereiten und im Rahmen seiner Zuständigkeit die für die Ausführung der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft erforderlichen Entscheidungen zu treffen (vgl. § 59 Absatz 2 GO NRW).  
 
Der Finanzausschuss könnte das Prüfungsergebnis des Rechnungsprüfungsausschusses im Rahmen seiner 
Kenntnisse über die gemeindliche Haushaltswirtschaft beraten und dazu eine Stellungnahme oder Empfehlungen 
für die Feststellung oder Bestätigung durch den Rat der Gemeinde abgeben. Der Rat der Gemeinde hat jedoch 
eigenverantwortlich darüber zu entscheiden, ob der Finanzausschuss auch im Rahmen des gemeindlichen Jah-
resabschlusses zu informieren ist, denn eine solche Beteiligung ist nicht ausdrücklich gesetzlich bestimmt wor-
den. Eine solche Beteiligung des Finanzausschusses würde sich ebenfalls im Rahmen des Gesamtabschlusses 
der Gemeinde anbieten. 
 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

10. Teil GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 932 

2.6 Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk 
 
2.6.1 Der Prüfungsbericht 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über seine Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses nach § 101 
GO NRW, aber auch über die Prüfung des Gesamtabschlusses der Gemeinde nach § 116 Absatz 6 GO NRW, 
jeweils eigenverantwortlich einen Prüfungsbericht zu erstellen. Es ist dabei örtlich zu entscheiden, ob der Prü-
fungsbericht adressatenbezogen nur an den Rat der Gemeinde als Auftraggeber gerichtet wird oder ob und in 
welchem Umfang der Bericht auch für eine allgemeine Veröffentlichung verfügbar gemacht werden soll. Dem 
Prüfungsbericht kommt immer dann eine besondere Vertraulichkeit zu, wenn der Rechnungsprüfungsausschuss 
nur gegenüber dem Rat der Gemeinde zu berichten hat und dabei grundsätzlich auch rückhaltlos berichten soll. 
Diese Sachlage wirkt sich dann auch auf die Beratungen im Rat der Gemeinde aus. Die nicht öffentlich zugängli-
chen Angaben und Prüfungsergebnisse sollten daher im Prüfungsbericht besonders kenntlich gemacht und ent-
sprechend im Rat beraten werden. 
 
Der gemeindliche Prüfungsbericht sollte grundsätzlich am Bedarf aller Adressaten des gemeindlichen Jahresab-
schlusses ausgerichtet werden, soweit nicht der Adressatenkreis im Rahmen des an den Rechnungsprüfungs-
ausschuss erteilten Prüfungsauftrages vom Rat der Gemeinde eingeschränkt worden ist. Die Gemeinde muss 
daher bei einer Veröffentlichung des Prüfungsberichtes sachgerecht zwischen öffentlich zugänglichen und nicht-
öffentlichen Informationen abwägen. Die Notwendigkeit für eine solche Vorgehensweise kann sich ggf. bereits 
aus Datenschutzgründen ergeben. Grundsätzlich bietet es sich jedoch für die Gemeinde an, der Öffentlichkeit 
keine Informationen aus dem Prüfungsbericht zu verweigern, sondern offensiv mit dem im Bericht enthaltenen 
Prüfungsergebnis umzugehen. 
 
 
2.6.2 Belegpflichten für Einwendungen 
 
Das Ergebnis der örtlichen Prüfungen soll möglichst in positiver Form dargestellt werden. Nur bei Verstößen sind 
Einschränkungen des Bestätigungsvermerks oder Einwendungen möglich, z.B. wenn gesetzliche Vorschriften, 
Satzungen oder sonstige ortsrechtliche Bestimmungen nicht beachtet worden sind. Außerdem können zusätzlich 
Hinweise gegeben werden, soweit aus Sicht der Prüfer besondere Anmerkungen zu örtlichen Geschäftsvorfällen, 
Sachverhalten oder Gegebenheiten zu machen sind. Möglichen Einschränkungen, Einwendungen und Hinweisen 
müssen dabei belastbare und belegbare Prüfungserkenntnisse zugrunde liegen. Ein Prüfungsbeleg dient dabei 
dem Nachweis eines haushaltswirtschaftlichen Verstoßes sowie seiner richtigen und vollständigen Ermittlung.  
 
Die Prüfungsunterlagen der örtlichen Prüfung müssen deshalb auch danach unterschieden werden, ob und wel-
che einzelnen Teile als Prüfungsbelege die Grundlage für Einschränkungen des Bestätigungsvermerks und/oder 
für Einwendungen darstellen. Solche Prüfungsbelege müssen daher die notwendigen Hinweise enthalten, um 
eine Verbindung zum Bestätigungsvermerk oder den im Prüfungsbericht enthaltenen Einwendungen herstellen zu 
können. Deren Richtigkeit kann nur anhand der damit zusammenhängenden Belege überprüft werden. Das Be-
legprinzip bildet deshalb ein wichtiges Erfordernis zur Sicherstellung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Prü-
fungsaussagen im Rahmen der örtlichen Prüfung.  
 
 
2.6.3 Der Bestätigungsvermerk 
  
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat eigenverantwortlich das Ergebnis seiner Prüfung in einem Bestätigungs-
vermerk zusammenzufassen und eine Beurteilung des Prüfungsergebnisses vorzunehmen. Im Bestätigungsver-
merk ist dabei der Prüfungsgegenstand sowie die Art und der Umfang der Prüfung zu beschreiben. Er hat ferner 
eine Beurteilung des Prüfungsergebnisses allgemeinverständlich und problemorientiert unter Berücksichtigung 
des Umstandes zu enthalten, dass der Rat und der Verwaltungsvorstand der Gemeinde den Jahresabschluss zu 
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verantworten haben. Diese Feststellungen in Form eines Bestätigungsvermerks unterliegen dabei keinen Be-
schränkungen (vgl. § 101 Absatz 3 GO NRW). Ob und in welchem Umfang der Bestätigungsvermerk des Rech-
nungsprüfungsausschusses dabei auf ihm vorgelegten Bestätigungsvermerken der örtlichen Rechnungsprüfung 
oder Dritter als Prüfer aufgebaut wird, liegt in der Verantwortung des Ausschusses. 
 
Der Ausschuss kann einen Bestätigungsvermerk aber auch mit Einschränkungen abgegeben und bei Vorliegen 
besonderer Gründe den Bestätigungsvermerk auch versagen. Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über 
seine Versagung ist zudem immer vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses eigenhändig zu un-
terzeichnen, soweit er nicht verhindert ist (vgl. § 101 Absatz 7 GO NRW). Der Ausschussvorsitzende bringt des-
halb mit seiner Unterschrift im Sinne der Prüfungszuständigkeit des Ausschusses zum Ausdruck, dass die Prü-
fung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch das Gremium „Rechnungsprüfungsausschuss“ abgeschlossen 
ist. Dieses beinhaltet, dass der Bestätigungsvermerk aus der Verantwortung des gesamten Ausschusses heraus 
richtig und vollständig ist und und nicht aus der Verantwortung des Vorsitzenden heraus.  
 
 
3. Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 
 
3.1 Die Prüfungsaufgaben 
 
Die örtliche Rechnungsprüfung der Gemeinde erfüllt verschiedene Aufgaben und nimmt daher unterschiedliche 
Funktionen im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft wahr. Sie erfolgt nicht nur Überprüfung der Einhal-
tung der haushaltswirtschaftlichen Vorgaben durch die gemeindliche Verwaltung. Die örtliche Rechnungsprüfung 
soll auch feststellen, ob im abgelaufenen Haushaltsjahr die gemeindliche Haushaltswirtschaft entsprechend dem 
Auftrag des Rates ausgeführt wurde. Es sind vielfältige Prüfungsaufgaben zu erfüllen (vgl. Abbildung). 
 

 
Örtliche Prüfungsaufgaben 

 
 

AUFGABEN 
 

PRÜFUNGSVORSCHRIFTEN 
 
- die Prüfung des Jahresabschlusses, 
 

§ 101 und § 103 Absatz 1  
Nummer 1 GO NRW 

 
- die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Absatz 

1 Nummern 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sonder-
vermögen, 

 

§ 103 Absatz 1  
Nummer 2 GO NRW 

 
- die Prüfung des Gesamtabschlusses, 
 

§ 103 Absatz 1  
Nummer 3 GO NRW 

 
- die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanz-

buchhaltung der Gemeinde, 
 

§ 103 Absatz 1  
Nummer 4 GO NRW 

 
- die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung 

der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die 
Vornahme der Prüfungen, 

 

§ 103 Absatz 1  
Nummer 5 GO NRW 

 
- bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mithilfe 

automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) 
der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prü-
fung der Programme vor ihrer Anwendung, 

 

§ 103 Absatz 1  
Nummer 6 GO NRW 

 
- die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Absatz 4 

der Landeshaushaltsordnung, 

§ 103 Absatz 1  
Nummer 7 GO NRW 
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Örtliche Prüfungsaufgaben 

 
 

AUFGABEN 
 

PRÜFUNGSVORSCHRIFTEN 
 
 
- die Prüfung von Vergaben, 
 

§ 103 Absatz 1  
Nummer 8 GO NRW 

 
- die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und 

Wirtschaftlichkeit (vom Rat übertragen), 
 

§ 103 Absatz 2  
Nummer 1 GO NRW 

 
- die Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesell-

schafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften und 
anderen Vereinigungen des privaten Rechts oder in 
der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts 
gemäß § 114a sowie die Buch- und Betriebsprüfung, 
die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der 
Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat 

        (vom Rat übertragen), 
 

§ 103 Absatz 2  
Nummer 2 GO NRW 

 
- weitere örtlich geprägte Prüfungsaufgaben 
        (vom Rat übertragen), 
 

§ 103 Absatz 2 GO NRW 

 
- Prüfungsaufträge aus Anlass von Rechtsverstößen, 
         (vom Bürgermeister beauftragt) 
 

§ 103 Absatz 3 GO NRW 

 
- Prüfungsaufträge aus Anlass von Schadensfällen, 
         (vom Bürgermeister beauftragt) 
 

§ 103 Absatz 3 GO NRW 

 
- Prüfungsaufträge wegen erhaltener Zuwendungen, 
        (vom Bürgermeister beauftragt) 
 

§ 103 Absatz 3 GO NRW 

 
- Prüfungsaufträge aus sonstigen örtlichen Anlässen. 
        (vom Bürgermeister beauftragt) 
 

§ 103 Absatz 3 GO NRW 

 
- Kontrollaufträge wegen Korruption, 
        (beauftragt von Land als Gesetzgeber) 
 

Korruptionsbekämpfungsgesetz 

 
- Kontrollaufträge bei Ausgleichszahlungen, 
        (beauftragt von der EU als Gesetzgeber) 
 

Europarecht 

Abbildung 187 „Örtliche Prüfungsaufgaben“ 
 
Die Möglichkeit der örtlichen Prüfung, auch Dritte für die Durchführung ihrer Prüfungsaufgaben heranzuziehen, 
verbessert dabei die Objektivität der Prüfungen.  
 
 
3.2 Die Prüfungstätigkeit 
 
Mit ihrer Unabhängigkeit nach § 104 Absatz 1 GO NRW gewährleistet die örtliche Rechnungsprüfung gegen-
über dem Rat der Gemeinde, dass die erforderlichen Verwaltungsprozesse ordnungsgemäß ablaufen und dabei 
die rechtlichen Vorgaben beachtet werden. Der Rat soll sich bei seinen Entscheidungen darauf verlassen kön-
nen (Vertrauensfunktion). Zugleich schafft die örtliche Rechnungsprüfung eine Transparenz über das Verwal-
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tungshandeln zur Unterstützung der Verantwortlichen in der Verwaltung und für den Rat (Informationsfunktion). 
Diese Gegebenheiten erfordern, dass die örtliche Rechnungsprüfung dem Kämmerer und dem Bürgermeister 
die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme einräumt, bevor sie einen Bestätigungsvermerk aus ihrer Jah-
resabschlussprüfung erstellt. In einer anschließenden Schlussbesprechung können dann ggf. noch bestehende 
Meinungsverschiedenheiten und Unklarheiten beseitigt werden, die aus unterschiedlichen Gründen und Gege-
benheiten entstanden sind und Auswirkungen auf das vorgesehene Prüfungsergebnis haben könnten. 
 
Ein unmittelbares Controlling der gemeindlichen Verwaltung, dem eine Aufbereitung und Auswahl von Steue-
rungsinformationen für die Verantwortlichen der Gemeinde zukommt, stellt die örtliche Rechnungsprüfung je-
doch nicht dar. Vielmehr gilt es z. B. bei der laufenden Prüfung der Vorgänge in der gemeindlichen Finanzbuch-
haltung nach § 103 Absatz 1 Nummer 4 GO NRW, den Verantwortlichen der Gemeinde zu ermöglichen, von der 
Planung abweichende Entwicklungen und Tendenzen zu erkennen. Sie sollen dann ggf. Geschäftsprozesse und 
Verwaltungsabläufe der erforderlichen gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechend anpassen. Die örtliche 
Rechnungsprüfung ist deshalb gleichwohl ein Teil des gemeindlichen Steuerungs- und Überwachungssystems. 
Sie sollte insbesondere unter strategischen Gesichtspunkten für eine Weiterentwicklung offen sein. Insgesamt 
gesehen werden durch die örtliche Rechnungsprüfung Kontroll-, Unterstützungs-, Beratungs- und Präventivauf-
gaben unter Einbeziehung des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde wahrgenommen. 
 
 
3.2 Die Beratungstätigkeit 
 
Der Nutzen aus der Arbeit der örtlichen Rechnungsprüfung sollte für die gemeindliche Aufgabenerfüllung auch 
durch eine bedarfsgerechte Beratung erkennbar gemacht werden, auch wenn der Nutzen nicht in jedem Einzel-
fall in Geldeinheiten messbar wird. Die Tätigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung erfordert daher eine entspre-
chende Kommunikation mit den Verantwortlichen in der Gemeinde und eine Mitwirkung im Ablauf der gemeind-
lichen Geschäftsprozesse. Es ist zweckmäßig, frühzeitig auch dadurch möglichen Fehlentwicklungen in der 
Gemeinde vorzubeugen. Die Beratung baut zudem auf den Prüfungserfahrungen der örtlichen Rechnungsprü-
fung auf. Sie muss aber perspektivisch so ausgestaltet werden, dass Lösungen für ein künftiges wirtschaftliches 
Handeln der Gemeinde gefunden werden können, obwohl die Prüfungserfahrungen und die Prüfungstätigkeit 
vergangenheitsbezogen sind. 
 
Die Beratungstätigkeit kann dabei als Vorfeld der Prüfungstätigkeit betrachtet werden. Die örtliche Rechnungs-
prüfung hat dabei zu beurteilen, ob und in welchem Umfang ein Prüfer als Berater auch auf einem vom ihm 
prüferisch betreuten Aufgabengebiet bzw. gemeindlichen Geschäftsfeld tätig sein darf. Eine förmliche Bera-
tungstätigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung im Sinne einer gesonderten Beauftragung scheidet dabei aus, 
denn der Rat und der Bürgermeister können der örtlichen Rechnungsprüfung nur Prüfungsaufträge erteilen (vgl. 
§ 103 Absatz 2 und 3 GO NRW). Soweit im Rahmen der Prüfungstätigkeit jedoch zweckdienliche Hinweise und 
Empfehlungen gegeben werden, sind diese nicht einer Beratungstätigkeit zuzurechnen, denn sie dienen der 
Ergänzung und Klarstellung im Rahmen der prüferischen Tätigkeit.  
 
Die Beratungstätigkeit kann daher in Form einer allgemeinen Begleitung wichtiger gemeindlicher Geschäftspro-
zesse, Vorhaben und Investitionsmaßnahmen ausgeübt werden, z.B. auch durch die Teilnahme an den Sitzun-
gen des Verwaltungsvorstands der Gemeinde (vgl. § 70 GO NRW). Die Unabhängigkeit der Prüfer erfordert 
dabei, dass eine solche Begleitung im Zusammenhang mit der prüferischen Tätigkeit der örtlichen Rechnungs-
prüfung stehen muss. Sie erfordert jedoch noch keinen konkreten Prüfungsauftrag im Einzelfall. Eine Beratungs-
tätigkeit endet aber immer dort, wo eine konkrete Prüfungstätigkeit beginnt. In diesem Sinne wird die örtliche 
Rechnungsprüfung durch ihre Tätigkeit auch vorbeugend dahingehend tätig, dass für die Nichteinhaltung von 
Rechtsvorschriften und für unzulässige Handlungen ein Entdeckungsrisiko besteht (Präventivfunktion). 
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4. Die Vorschriften über die örtliche Rechnungsprüfung 
 
4.1 Die Gesamtübersicht über die Vorschriften 
 
Der 10. Teil der Gemeindeordnung enthält folgende Vorschriften (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Vorschriften im 10. Teil der Gemeindeordnung  

 

10. Teil 
Rechnungsprüfung 

 

 
§ 101 Prüfung des Jahresabschlusses, Bestätigungs-

vermerk 
§ 102 Örtliche Rechnungsprüfung 
§ 103 Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 
§ 104 Leitung und Prüfer der örtlichen Rechnungsprü-

fung  
§ 105 Überörtliche Prüfung 
 

Abbildung 188 „Die Vorschriften im 10. Teil der Gemeindeordnung“ 
 
 
4.2 Die Vorschriften im Einzelnen 
 
Der 10. Teil der Gemeindeordnung enthält im Einzelnen folgende Vorschriften zur Rechnungsprüfung: 
 
- § 101 Prüfung des Jahresabschlusses, Bestätigungsvermerk 

Der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Rat der Gemeinde nach § 96 GO NRW 
muss eine örtliche Prüfung als eine gemeindeinterne verwaltungstechnische Kontrolle vorausgehen. Das 
Ergebnis der Prüfung spiegelt sich in einem Bestätigungsvermerk wieder, der uneingeschränkt oder einge-
schränkt erteilt oder versagt werden kann. Im Bestätigungsvermerk sind dabei der Gegenstand, die Art und 
der Umfang der Prüfung zu beschreiben. Dazu sind die angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und 
Prüfungsgrundsätze anzugeben. Außerdem ist vor der Abgabe des Prüfungsberichtes durch den Rech-
nungsprüfungsausschuss an den Rat dem Bürgermeister, ggf. auch dem Kämmerer, Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zum Prüfungsergebnis zu geben.  

 
- § 102 Örtliche Rechnungsprüfung 

Für jede Gemeinde besteht die Verpflichtung zur örtlichen Prüfung. Dazu haben die kreisfreien Städte, die 
Großen und die Mittleren kreisangehörigen Städte die Aufgabe „Örtliche Rechnungsprüfung“ zu erfüllen. Zu 
ihrer Erledigung wird regelmäßig eine Organisationseinheit innerhalb der gemeindlichen Verwaltung einge-
richtet. Die übrigen Gemeinden sollen eine Organisationseinheit „Örtliche Rechnungsprüfung“ einrichten, 
wenn bei ihnen dafür ein Bedürfnis besteht und die Kosten in angemessenem Verhältnis zum Nutzen stehen. 
Die örtliche Rechnungsprüfung bleibt dabei organisatorisch ein aufgabenbezogenes Teilgebiet der gemeind-
lichen Verwaltung, auch wenn die örtliche Rechnungsprüfung nach § 104 Absatz 1 GO NRW unmittelbar 
dem Rat gegenüber verantwortlich und ihm in ihrer sachlichen Tätigkeit unmittelbar unterstellt ist.  

 
- § 103 Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 

Die Vorschrift enthält die gesetzlich bestimmten Pflichtaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung unter Be-
rücksichtigung der gesamten gemeindlichen Haushaltswirtschaft, die förmlich, sachlich und rechnerisch zu 
prüfen sind. Im Sinne dieser Vorschrift sind unter dem Begriff „Prüfung“ die Tätigkeiten zu verstehen, die als 
Überwachungsmaßnahmen unabhängig von den Arbeitsabläufen in der gemeindlichen Verwaltung vorge-
nommen werden und durch die festgestellt werden soll, ob das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde norm-
gerecht erfolgt. Die örtliche Rechnungsprüfung soll daher eine „begleitende“ Prüfung darstellen und wird 
nicht erst zu einem Zeitpunkt aktiv werden, zu dem Verwaltungsentscheidungen kaum noch umkehrbar sind.  
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Die gesetzlich bestimmten Prüfungsaufgaben führen u.a. zu einer Rechtmäßigkeitsprüfung des haushalts-
wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde, die aber auch die Einhaltung der gemeindlichen Haushaltsgrund-
sätze umfasst, z.B. den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW). 
Auch die Auftragserteilung durch den Rat und den Bürgermeister an die örtliche Rechnungsprüfung sowie 
die Möglichkeit, einen Dritten als Prüfer zu beauftragen einschließlich der Festlegung, unter welchen Voraus-
setzungen ein Dritter nicht Prüfer sein darf, ist Gegenstand einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung.  

 
- § 104 Leitung und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung 

Die örtliche Rechnungsprüfung hat innerhalb der gemeindlichen Verwaltung eine Sonderstellung inne, weil 
sie dem Rat der Gemeinde unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unter-
stellt sowie von fachlichen Weisungen frei ist. Die Vorschrift enthält daher besondere die Unabhängigkeit der 
Prüfer sichernde Bestimmungen, um den Ausschluss jeglicher Einflussnahme der von der örtlichen Rech-
nungsprüfung zu prüfenden Stellen zu erreichen, damit eine objektive und effektive Prüfung durchgeführt 
wird. Die Unabhängigkeit der Prüfer ist für die Anerkennung der Prüfungsergebnisse durch den Rat und die 
Bürgerinnen und Bürger als Adressaten von grundlegender Bedeutung. Sie erhöht für die Adressaten den 
Wert der gegebenen Informationen über die formelle und materielle Richtigkeit der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft sowie über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde.  

 
- § 105 Überörtliche Prüfung 

Die überörtliche Prüfung ist - wie die örtliche Prüfung der Gemeinde - ein unverzichtbares Instrument für ei-
ne Kontrolle der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde sowie der 
haushaltswirtschaftlichen Geschäftsvorfälle der gemeindlichen Verwaltung. Die überörtliche Prüfung soll ei-
ne fachkundige Prüfung der Gemeinden unter den Gesichtspunkten der staatlichen Aufsicht ermöglichen. 
Die Prüfung wurde der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen zur zentralen Aufgabenerledigung 
übertragen. Wegen der Tätigkeit der Gemeindeprüfungsanstalt ist es geboten, die Aufsichtsbehörden mög-
lichst frühzeitig in die vorgesehenen Prüfungen bei den Gemeinden einzubinden. Die Einbeziehung in das 
Prüfungsgeschehen sollte nicht erst erfolgen, wenn die überörtliche Prüfung bei den einzelnen Gemeinden 
abgeschlossen ist.  

 
 
5. Die örtliche Rechnungsprüfungsordnung 
 
5.1 Die Inhalte einer Rechnungsprüfungsordnung 
 
Die Aufgaben, Befugnisse und Prüfungshandlungen der örtlichen Rechnungsprüfung können von der Gemeinde 
zur besseren Nachvollziehbarkeit der Handlungen und Verfahren in einer Rechnungsprüfungsordnung zusam-
mengefasst werden. In einem solchen Regelwerk können angemessene Grundsätze und Verfahren festgelegt 
werden, um die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Prüfer zu gewährleisten und ein unbefugtes Eingreifen 
Dritter in das Prüfungsgeschehen zu verhindern.  
 
Das Regelwerk stellt einerseits eine Übersicht dar, weil der örtlichen Rechnungsprüfung vielfach auch durch an-
dere Rechtsvorschriften als die Gemeindeordnung besondere Prüfungsaufgaben zugewiesen werden. Anderer-
seits werden Zuständigkeiten, Verfahren und Aufgaben sowie Rechte und Pflichten der örtlichen Rechnungsprü-
fung nachvollziehbar gemacht. Der Rat der Gemeinde und der Bürgermeister können der örtlichen Rechnungs-
prüfung weitere Aufgaben übertragen können (vgl. § 103 Absatz 2 und 3 GO NRW). 
 
In einer örtlichen Rechnungsprüfungsordnung kann auch geregelt werden, dass die gemeindliche Verwaltung 
beim Vorliegen bestimmter Sachverhalte zu Informationen gegenüber der örtlichen Rechnungsprüfung verpflich-
tet ist. Auch kann eine Rechnungsprüfungsordnung Verpflichtungen für die örtliche Rechnungsprüfung enthalten, 
in bestimmten Fällen den Rechnungsprüfungsausschuss oder den Rat darüber zu unterrichten. Für die Ausge-
staltung einer örtlichen Rechnungsprüfungsordnung ist daher die Gemeinde selbst verantwortlich. Sie kann sich 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

10. Teil GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 938 

deshalb auch eine Rechnungsprüfungsordnung geben. Ein Beispiel dafür stellt die Rechnungsprüfungsordnung 
für den Landschaftsverband Rheinland vom 28.09.2001 dar (vgl. SGV. NRW. 630). Mögliche Regelungsinhalte 
für eine örtliche Rechnungsprüfungsordnung werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Inhalte einer örtlichen Rechnungsprüfungsordnung 

 
 

ABSCHNITTE 
 

INHALTE 

Geltungsbereich 
 

- Rahmen und Grundsätze für die Tätigkeit. 
 

Rechtliche Stellung  

 
- Unmittelbare Verantwortlichkeit gegenüber dem Rat und 

sachliche Unterstellung (vgl. § 104 Absatz 1 GO NRW). 
 

Organisationsform 
 

- Einbindung in die gemeindliche Verwaltung, Dienstvorge-
setzter der Prüferinnen und Prüfer. 

 

Persönliche  
Anforderungen 

 
- Verwandtschaftsverbot (vgl. § 104 Absatz 3 GO NRW). 
- fachliche Eignung. 
- Selbstprüfungsverbot. 
- Ausschlussgründe (vgl. § 103 Absatz 7 GO NRW). 
 

Gesetzliche Aufgaben 
 

- Aufgabenkatalog nach § 103 Absatz 1 GO NRW. 
 

Übertragene Aufgaben 

 
- Aufgaben durch den Rat und Bürgermeister übertragen 

(vgl. § 103 Absatz 2 und 3 GO NRW). 
 

Vorprüfung 
 

- Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Absatz 4 der 
Landeshaushaltsordnung. 

 

Auskunftsrecht 

 
- Recht auf Aufklärung und Informationen, die für eine 

sorgfältige Rechnungsprüfung notwendig sind. 
 

 
 

Unterlagen 

 
- Recht auf Vorlage von Vorschriften, Verfügungen und 

Nachweisen, die für eine sorgfältige Rechnungsprüfung 
notwendig sind. 

 

Zutrittsrechte 
 

- Recht auf Zutritt zu den Geschäftsräumen, wenn dieses 
für eine sorgfältige Rechnungsprüfung notwendig ist. 

 

 
Aufgabenübertragung 

 an Dritte 

 
- Einschaltung Dritter als Prüfer, Auswahlverfahren, Betei-

ligung des Rechnungsprüfungsausschusses (vgl. § 103 
Absatz 5 GO NRW). 

 

Prüfungsberichte 

 
- Erstellung von Prüfungsberichten entsprechend der 

Prüfungsaufgaben. 
- Erstellung eines jährlichen Tätigkeitsberichtes 
- Vorlagepflichten. 
 

Unterrichtungspflicht 
 

- Gesetzliche und vereinbarte Unterrichtungspflichten 
gegenüber, z.B. Rat, Ausschüsse, Bürgermeister u.a. 

 

 
Qualitätskontrollen 

 

 
- Aufbau qualitätssichernder Strukturen, Sicherung der 

Prüfungsqualität und der Unabhängigkeit der Prüfer durch 
Kontrollen anhand geeigneter Maßgrößen. 
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Inhalte einer örtlichen Rechnungsprüfungsordnung 

 
 

ABSCHNITTE 
 

INHALTE 
 

Geltungsdauer 
 

- In-Kraft-Treten und zeitliche Bestimmung des Außer-
Kraft-Tretens oder der Geltungsdauer. 

 
Abbildung 189 „Inhalte einer örtlichen Rechnungsprüfungsordnung)“ 

 
Eine örtliche Rechnungsprüfungsordnung sollte auch die Stellung der örtlichen Rechnungsprüfung innerhalb der 
gemeindlichen Verwaltung entsprechend ihrer Funktion herausheben und verdeutlichen. 
 
 
5.2 Die Ergänzung durch eine Dienstanweisung 
 
Die örtliche Rechnungsprüfungsordnung und die haushaltsrechtlichen Vorschriften können noch um eine Dienst-
anweisung ergänzt werden, um den inneren Dienstbetrieb und die Aufgabenwahrnehmung näher zu bestimmen. 
Die Dienstanweisung sollte die Erledigung des örtlichen Prüfungsgeschäftes zum Inhalt haben, z.B. Vorgaben zur 
Gestaltung der Prüfungsberichte, zu deren Unterzeichnung, zur Befangenheit der Prüfer, zu Qualitätskontrollen 
und zur Aufbewahrung der Unterlagen.  
 
Der Erlass einer örtlichen Dienstanweisung ist jedoch erforderlich, wenn auf eine eigenständige Rechnungsprü-
fungsordnung verzichtet wird. Der Bürgermeister hat dann in Zusammenarbeit mit dem Rat der Gemeinde und 
der örtlichen Rechnungsprüfung möglichst im Einvernehmen den Erlass einer Dienstanweisung zu klären. Die 
Einbindung des Rates ist geboten, denn die örtliche Rechnungsprüfung ist dem Rat gegenüber unmittelbar ver-
antwortlich und ihm in ihrer sachlichen Tätigkeit unmittelbar unterstellt (vgl. § 104 Absatz 1 GO NRW). 
 
 
6. Der Grundsatz der Wesentlichkeit bei der örtlichen Prüfung 
 
Bei der örtlichen Prüfung soll u.a. erreicht werden, dass möglichst unzutreffende Angaben und Daten in den Prü-
fungen aufgedeckt werden. Derartige Inhalte wirken sich wegen ihrer Fehlerhaftigkeit oder Bedeutung regelmäßig 
auf das durch den gemeindlichen Abschluss zu vermittelnde Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde aus. 
Die örtliche Prüfung muss daher in sich schlüssig und willkürfrei sein, sodass das Prüfungsergebnis logisch aus 
objektiven Gegebenheiten ableitbar ist, auch wenn ein allgemeines Prüfungsrisiko besteht.  
 
In den gemeindlichen Abschlüssen müssen zwar grundsätzlich alle Bilanzierungssachverhalte (einzeln) erfasst 
werden. Unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit muss jedoch zwischen den Kosten und dem Informationszu-
wachs ein angemessenes Verhältnis bestehen. Außerdem kann es notwendig werden, zwischen konkurrierenden 
Sachverhalten eine Abwägung nach vernünftiger Beurteilung vorzunehmen. Aus den Pflichten, Wahlrechten und 
Verboten für die Gemeinde können sich ggf. Zielkonflikte ergeben, die es zu lösen gilt. Eine Konzentration auf 
entscheidungsrelevante Sachverhalte soll dabei möglichst vermieden werden. 
 
Die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses sowie des Gesamtabschlusses der Gemeinde beinhaltet aber 
auch die Beachtung des Vorsichtsprinzips, des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und des Grundsatzes der We-
sentlichkeit. Der Grundsatz der Wesentlichkeit konkretisiert den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit insoweit, als er 
bestimmt, dass aus der Anwendung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit nur dann Vereinfachungen begründet 
werden können, wenn sich hieraus keine Informationsnachteile für die Adressaten der gemeindlichen Abschlüsse 
ergeben. Der Grundsatz kann dabei quantitativ in einem bestimmten Wert als auch qualitativ in einer Eigenschaft 
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zur Anwendung kommen. Die dafür notwendigen Bezugsgrößen, die im Zusammenhang mit der Aufgabe der 
Abschlüsse, ein Bild über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde darzustellen, sind dazu im Einzelnen im Rah-
men der Abschlussprüfung festzulegen, ggf. auch im Ablauf der Prüfung anzupassen. 
 
Die im Rahmen der gemeindlichen Abschlüsse zu gebenden Informationen sind dann als wesentlich anzusehen, 
wenn durch ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte oder unvollständige Darstellung die auf einer solchen Basis ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Abschlussadressaten beeinflusst werden können. Eine Relevanz 
ist daher z.B. anzunehmen, wenn die Informationen dadurch die Adressaten beeinflussen, dass sie ihnen bei der 
Beurteilung von vergangenen, aktuellen oder zukünftigen Ereignissen helfen oder ihre Beurteilung bestätigten 
oder korrigieren. Entscheidungsrelevante Informationen sollen deshalb in den gemeindlichen Abschlüssen aus-
gewiesen werden. Die gemeindlichen Abschlüsse sind nur verständlich und akzeptabel und die Informationen 
bedeutsam, wenn seitens der Gemeinde auch alle wesentlichen Informationen gegeben werden. 
 
Die Wesentlichkeitsgrenze für die örtliche Prüfung ist dabei aus der Bedeutung der örtlichen Abschlüsse der Ge-
meinde abzuleiten, wobei keine unterschiedliche Abgrenzung bezogen auf deren einzelne Bestandteile erfolgen 
soll. Sie ist davon abhängig, wie sich die wirtschaftlichen Entscheidungen und die daraus entstehenden Informa-
tionen auf die Adressaten der gemeindlichen Abschlüsse auswirken. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass 
mehrere Abweichungen für sich allein betrachtet als unwesentlich anzusehen sind, zusammen aber durchaus als 
wesentlich zu bewerten sind. Im Zweifelsfall ist erforderlich, zutreffende Informationen über die Abweichung zu 
erhalten, sodass ggf. für die notwendig gewordene Entscheidung eine überschlägige Ermittlung erforderlich wer-
den kann. Die Entscheidung über die Festlegung einer Wesentlichkeit soll in den Prüfungsunterlagen in geeigne-
ter Weise dokumentiert werden. 
 
Innerhalb einer Abschlussprüfung kann es zudem erforderlich werden, für bestimmte gemeindliche Sachverhalte 
oder Geschäftsvorfälle eine gesondert abgegrenzte Wesentlichkeit festzulegen, um den spezifischen Anforderun-
gen zu genügen. Außerdem ist es sachgerecht, die Wesentlichkeitsgrenze und deren Bezugsgrößen für jeden 
gemeindlichen Abschluss neu festzulegen, auch wenn sich aus der Überprüfung ergeben kann, dass keine Ver-
änderung gegenüber dem Vorjahr notwendig ist. Das Ergebnis sollte in den Prüfungsunterlagen dokumentiert 
werden. Der Vergleich mit dem Vorjahr kann zudem ergeben, dass es für die Festlegung der Wesentlichkeit 
nunmehr geeignetere Bezugsgrößen gibt. Diese Größen sollten dann auch zur Anwendung bei der neuen Ab-
schlussprüfung kommen.  
  
 
7. Die Prüfungsansätze der örtlichen Prüfung 
 
Im Rahmen der örtlichen Prüfung bzw. der örtlichen Rechnungsprüfung bestehen je nach Prüfungsgegenstand 
unterschiedliche Prüfungsmethoden und Prüfungsansätze. So kann bei einer Jahresabschlussprüfung unter-
schiedlich verfahren werden. Der Umfang und die Art der Prüfung sind abhängig davon, ob und wie die laufende 
Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung der Vorbereitung der Prüfung des gemeindlichen Jahresab-
schlusses gedient hat (vgl. § 103 Absatz 1 Nrn. 4 bis 6 GO NRW). In diese Beurteilung und Entscheidung ist auch 
die örtlich durchgeführte dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde sowie die Programm-
prüfung für die Durchführung der Finanzbuchhaltung mithilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-
Buchführung) einzubeziehen. 
 
Vor diesem Hintergrund wird die Abschlussprüfung nicht mehr an den einzelnen Geschäftsvorfällen der Gemein-
de ausgerichtet. Vielmehr werden die Prüfungshandlungen systemorientiert ausgestaltet, sodass eine Angemes-
senheits- und Wirksamkeitsprüfung stattfindet, also die Funktionsfähigkeit und die Zweckmäßigkeit des von der 
Gemeinde „angewandten Systems“ zur Prüfungsgrundlage wird. Die Durchführung erfordert, dass dem Prüfungs-
ablauf bei der Gemeinde eine Analyse möglicherweise dort auftretender Fehler und Risiken vorangeht und der 
Umgang damit unter Berücksichtigung der Auswirkungen solcher Fehler beurteilt werden kann. 
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Die Erkenntnisse aus einer solchen Beurteilung bestimmen dann die Vorgehensweise bei der Durchführung der 
Abschlussprüfung (Prüfungsstrategie und Prüfungsprogramm). Sind z.B. Mängel der gemeindlichen Finanzbuch-
haltung aus der Abwicklung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle bekannt, beeinflusst eine solche Erkenntnis die 
dort durchzuführende Prüfung. Es sind aber auch falsche Angaben oder sonstige Unrichtigkeiten in den Ab-
schlüssen, z. B. aufgrund von Schreib- oder Rechenfehlern, hinsichtlich ihrer Bedeutung zu beurteilen. Dazu 
gehört auch die Beurteilung einer unzutreffenden Einordnung gemeindlicher Geschäftsvorfälle im Rahmen der 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde. In diesem Zusammenhang muss auch eingeschätzt werden, ob falsche An-
gaben oder Daten beabsichtigt oder unbeabsichtigt gemacht worden sind. 
 
Im Rahmen der Abschlussprüfung können Risiken bestehen, sodass trotz wesentlicher Fehler im gemeindlichen 
Jahresabschluss ein positives Prüfungsurteil durch den Abschlussprüfer abgegeben wird. Der Abschlussprüfer 
benötigt daher vielfach spezifisches Wissen über die Gemeinde, um die örtlichen Systeme und Verwaltungsab-
läufe, Ressourcen und Verantwortlichkeiten begutachten zu können. Der Abschlussprüfer sollte sich daher auch 
ein Bild über die Geschäftstätigkeit der Gemeinde sowie ihr Umfeld verschaffen und ggf. auch einen Zeitreihen-
vergleich aufbauen. Dabei gilt es, während der gesamten Durchführung der Abschlussprüfung kontinuierlich wei-
tere Informationen zu sammeln und diese hinsichtlich ihrer Einbeziehung in das Prüfungsgeschehen zu würdigen 
und ggf. zu nutzen. Insbesondere prägen erhaltene Indizien für erhöhte Risiken im Rahmen der Prüfung die wei-
teren Prüfungshandlungen.  
 
Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten kann es zudem erforderlich sein, einen mehrstufigen Informations- 
und Entscheidungsprozess vor Ort durchzuführen, um festzustellen, ob die vorgefundenen Gegebenheiten den 
jeweils geltenden Normen entsprechen. Insbesondere in den Fällen, in denen keine analytischen Prüfungshand-
lungen möglich sind oder nicht zu ausreichenden Prüfungsaussagen führen, sind ggf. einzelfallbezogene Prü-
fungshandlungen durch den Abschlussprüfer geboten. Zu solchen Prüfungshandlungen sind z. B. die Inventurbe-
obachtung, die Vorlage von Saldenbestätigungen, eigene Berechnungen als Nachprüfung der Abwicklung von 
Geschäftsvorfällen, die Anwendung von gemeindeeigenen Kontrollmaßnahmen im Nachvollzug und die Vorlage 
von gemeindeeigenen Prüfungsnachweisen zu zählen. In diesen Zusammenhang stehen auch die Bestimmung 
von Wesentlichkeitsgrenzen sowie die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen.  
 
Im Rahmen von Systemprüfungsansätzen bei der Jahresabschlussprüfung müssen aussagefähige Informationen 
vorliegen, die eine hinreichende Sicherheit für die bei einer Abschlussprüfung zu treffenden Prüfungsaussagen 
bieten. Der Prüfungsbericht und der Bestätigungsvermerk bauen i.d.R. auf solchen „Nachweisen“ auf. Dazu kann, 
z.B. insbesondere im Rahmen der Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses (vgl. § 116 Absatz 6 GO 
NRW) oder bei der Beauftragung Dritter (vgl. § 103 Absatz 5 GO NRW), die Verwendung von Prüfungsarbeiten 
Dritter oder auch von Sachverständigen kommen. In solchen Fällen muss der Abschlussprüfer mindestens eine 
Beurteilung der ihm vorgelegten Arbeitsergebnisse (Plausibilitätsprüfung) durchführen. Daher gilt bei Systemprü-
fungsansätzen generell, durch eine gezielte Kombination von Prüfungsmethoden und zu prüfendem Aufgabenge-
biet das bestehende Prüfungsrisiko so weit wie möglich zu minimieren. Dazu sollen im Rahmen von gemeindli-
chen Abschlussprüfungen die anzuwendenden der GoA beitragen. 
 
 
8. Die Veröffentlichung bei örtlicher Prüfung  
 
8.1 Die Veröffentlichung des Prüfungsergebnisses 
 
Der Rat und die Bürgerinnen und Bürger als Adressaten des Jahresabschlusses verlangen aus der Abschluss-
prüfung konkrete Empfehlungen und Informationen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Ordnungsmäßig-
keit und der Funktionsfähigkeit des Verwaltungshandelns der Gemeinde. Für sie sollen daher im jeweiligen Prü-
fungsbericht entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung gestellt werden. Für die Prüfung des Jahres-
abschlusses bedeutet diese Sachlage regelmäßig, dass die örtliche Prüfung nicht allein auf „verwaltungsinterne“ 
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Informationsbedürfnisse bzw. auf die Ratsmitglieder ausgerichtet werden darf. Bei der Durchführung der Prüfung 
sind gleichermaßen auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu berücksichtigen.  
 
Als Adressat und Auftraggeber der Prüfung des Jahresabschlusses ist dem Rat, der den Rechnungsprüfungs-
ausschuss mit der Prüfung beauftragt hat, das Prüfungsergebnis bekannt zu geben. Das Ergebnis wird dann 
regelmäßig in öffentlicher Sitzung beraten, denn der Rat hat unter Einbeziehung des vom Rechnungsprüfungs-
ausschuss vorgelegten Prüfungsergebnisses den gemeindlichen Jahresabschluss festzustellen. Für die Informa-
tion über die Bewertung des gemeindlichen Handelns im abgelaufenen Haushaltsjahr ist im Rahmen der Bera-
tungen des Rates über die Feststellung des Jahresabschlusses eine ausreichende Öffentlichkeit gewährleistet.  
 
Eine Information der Öffentlichkeit über die Art, Umfang und Inhalte der durchgeführten Prüfung dadurch ausrei-
chend gewährleistet. Bei Bedarf kann zudem eine Person von ihrem Informationsrecht nach dem Informations-
freiheitsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen Gebrauch machen und um besondere Auskünfte zur Prüfung 
des Jahresabschlusses bitten, die dann sachgerecht gegeben werden müssen. Die notwendige Transparenz über 
das Prüfungsgeschehen kann somit hergestellt werden. Für die Gemeinde bietet es sich aber grundsätzlich an, 
das Prüfungsergebnis dem gleichen Adressatenkreis verfügbar zu machen, der im Rahmen der öffentlichen Be-
kanntmachung des Jahresabschlusses zu informieren ist oder sich informieren will.  
 
In diesem Zusammenhang ist es sachgerecht, das Prüfungsergebnis, dass in einem Bestätigungsvermerk zu-
sammengefasst ist (vgl. § 101 Absatz 3 GO NRW) der Aufsichtsbehörde mit dem nach § 96 Absatz 2 Satz 1 GO 
NRW anzuzeigenden Jahresabschluss vorzulegen. Von der Gemeinde kann örtlich entschieden werden, den 
Bestätigungsvermerk auch dem nach seiner Bekanntmachung zur Einsichtnahme verfügbar zu haltenden Jah-
resabschluss (bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses) beizufügen (vgl. § 96 Absatz 2 S. 2 GO 
NRW). Damit würde dem Informationsbedürfnis der Adressaten über den gemeindlichen Jahresabschluss sowie 
über die dazu durchgeführte Prüfung in ausreichendem Umfang genüge getan.  
 
 
8.2 Die Veröffentlichung des Prüfungsberichtes 
 
8.2.1 Keine Pflicht zur Veröffentlichung 
 
Aus der weiten Zielvorgabe für die Jahresabschlussprüfung entsteht keine ausdrückliche Pflicht für die Gemein-
de, ihren Bürgerinnen und Bürgern zusätzlich zum Prüfungsergebnis in Form des Bestätigungsvermerks auch 
den „internen“ Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses in vollem Umfang verfügbar zu machen. 
Einerseits kann der Bericht vertrauliche Daten und Informationen enthalten, die nicht für Dritte bestimmt sind. 
Andererseits ist der Rat der Adressat und Auftraggeber der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses. Ihm  
ist daher der Prüfungsbericht regelmäßig zu übergeben., der den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung 
beauftragt hat. Es ist dann die originäre Aufgabe des Rates, die ggf. notwendigen Konsequenzen aus der Be-
richterstattung zu ziehen und dabei örtliche Besonderheiten zu berücksichtigen.  
 
Einer pflichtigen Zusatzinformation der Öffentlichkeit über die vom Rechnungsprüfungsausschuss durchgeführte 
Art und Weise der Prüfung und die Erkenntnisse daraus durch eine allgemeine Bekanntgabe des Prüfungsberich-
tes bedarf es deshalb nicht. Der Prüfungsbericht muss daher auch nicht in der Zeit zur Einsichtnahme verfügbar 
gemacht werden, die sich an die öffentliche Bekanntmachung des gemeindlichen Jahresabschlusses anschließt 
(vgl. § 96 Absatz 2 Satz 2 GO NRW).  
 
Der Rat der Gemeinde hat in öffentlicher Sitzung über den geprüften gemeindlichen Jahresabschluss zu beraten, 
denn er hat unter Einbeziehung des Ergebnisses der Abschlussprüfung bzw. des Bestätigungsvermerks den 
Jahresabschluss der Gemeinde festzustellen. In diesem Zusammenhang stützen sich die Ratsmitglieder bei ihrer 
Entscheidung über die Entlastung des Bürgermeisters nach § 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW vielfach auch auf das 
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vom Rechnungsprüfungsausschuss festgestellte Prüfungsergebnis sowie den Inhalt des vom Ausschuss erteilten 
Bestätigungsvermerks.  
 
Im Rahmen der Beratungen des Rates über den gemeindlichen Jahresabschluss ist für die Information über die 
Art, Umfang und Inhalte der durchgeführten Prüfung unter Einbeziehung des Bestätigungsvermerks eine ausrei-
chende Öffentlichkeit für das vom Rechnungsprüfungsausschuss festgestellte Prüfungsergebnis bzw. den Prüfbe-
richt gewährleistet. Darüber hinaus ist haushaltsrechtlich nicht von einem allgemeinen Rechtsanspruch der Bür-
gerinnen und Bürger auf eine eigenständige Veröffentlichung von Prüfberichten aus der örtlichen Prüfung auszu-
gehen, zumal im öffentlich zugänglichen Bestätigungsvermerk das Ergebnis der Prüfung darzustellen ist. 
 
 
8.2.2 Freiwillige Veröffentlichung 
 
Die Gemeinde kann anhand der Gegebenheiten vor Ort eigenverantwortlich entscheiden, ob sie zusätzlich zum 
gemeindlichen Jahresabschluss auch den vom Rechnungsprüfungsausschuss erstellten Prüfungsbericht veröf-
fentlicht. Ist eine Veröffentlichung von der Gemeinde unter Transparenzgesichtspunkten beabsichtigt, sollten 
zuvor die Interessen der Einsichtsberechtigten mit den schutzwürdigen Gegebenheiten (z. B. Datenschutz, Ge-
schäftsgeheimnisse) abgewogen und darüber entschieden werden, was veröffentlicht wird. Der Rat der Gemein-
de als Adressat und „Inhaber“ des Prüfungsberichtes seines Ausschusses sollte daher über eine vollständige 
oder teilweise allgemeine Einsichtnahme in den ihm übergebenen Prüfungsbericht bzw. seine Veröffentlichung 
entscheiden. Ggf. kann es auch in diesen Fällen ausreichend sein, wenn der Rechnungsprüfungsausschuss und 
der Rat keine allgemeinen Bedenken gegen eine Veröffentlichung erhoben haben. Es bietet es sich für die Ge-
meinde an, der Öffentlichkeit grundsätzlich keine Informationen aus dem Prüfungsbericht zu verweigern, sondern 
offensiv mit dem im Bericht enthaltenen Prüfungsergebnis umzugehen.  
 
Vor einer Veröffentlichung des Prüfungsberichtes sollte von der Gemeinde jedoch prüfen, wie die Veröffentli-
chung von personenbezogenen und anderen rein dienstlichen oder betrieblichen Inhalten, die in einem Prüfungs-
bericht enthalten sein können, vermieden werden, z.B. aus Datenschutzgründen. Es bedarf daher einer Entschei-
dung, in welcher Art und Weise die nicht der Gemeinhaltung unterliegende Teile des Prüfungsberichts zur Ein-
sichtnahme verfügbar gemacht werden. Bei der Gemeinde können örtlich aber auch andere wichtige Gründe 
vorliegen, die dazu führen, nicht nur auf die Veröffentlichung bestimmter Teile eines Prüfberichtes, sondern des 
gesamten Prüfungsberichtes zu verzichten. So können z. B. die betrieblichen Interessen der einzelnen gemeindli-
chen Betriebe dazu führen, dass der Prüfungsbericht über den gemeindlichen Gesamtabschluss (vgl. § 116 Ab-
satz 6 GO NRW) nicht veröffentlicht werden kann. Es ist dabei aber auch zu prüfen, ob auch aus Datenschutz- 
und/oder anderen Geheimhaltungsgründen (vgl. z. B. § 6 GO NRW) bestimmte Prüfungsergebnisse und Erkennt-
nisse nicht öffentlich gemacht werden dürfen.  
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde beabsichtigt, einzelne Teile eines Prüfungsberichtes oder den gesamten 
Prüfungsbericht, z. B. über die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses oder die Prüfung des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses, zu veröffentlichen, bietet es sich an, den betreffenden Prüfungsbericht zusammen mit 
dem dazugehörigen gemeindlichen Abschluss einsehbar zu machen. Ein Prüfungsbericht sollte möglichst nicht 
als eigenständiges Werk, losgelöst vom betreffenden Abschluss, veröffentlicht werden. Bei einer Veröffentlichung 
sollte die Gemeinde klären, ob und ggf. auf welche Prüfungsergebnisse und Erkenntnisse oder auf Änderungen 
des Jahresabschlusses aufgrund der Prüfungen besonders hingewiesen wird. Diese Hinweise gelten entspre-
chend, wenn Beanstandungen, aus denen heraus Anlass bestand, den aufgestellten Jahresabschluss anzupas-
sen, veröffentlicht werden sollen.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ  
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§ 101 
Prüfung des Jahresabschlusses, Bestätigungsvermerk 

 
(1) 1Der Jahresabschluss ist vom Rechnungsprüfungsausschuss dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. 2Die Prüfung des Jahresabschlusses 
erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen orts-
rechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. 3In die Prüfung sind die Buchführung, die Inventur, das Inventar 
und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen. 4Der 
Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Anga-
ben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde erwe-
cken. 5Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der 
Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen. 6Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung 
ist in den Prüfungsbericht aufzunehmen. 

 
(2) 1Vor Abgabe des Prüfungsberichtes durch den Rechnungsprüfungsausschuss an den Rat ist dem Bürger-
meister Gelegenheit zur Stellungnahme zum Prüfungsergebnis zu geben. 2Soweit der Kämmerer von seinem 
Recht nach § 95 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch gemacht hat, ist ihm ebenfalls Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben. 
 
(3) 1Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis der Prüfung in einem Bestätigungsvermerk zusammen-
zufassen. 2Der Bestätigungsvermerk hat Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung zu beschreiben und dabei die 
angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und Prüfungsgrundsätze anzugeben. 3Er hat ferner eine Beurteilung 
des Prüfungsergebnisses zu enthalten, die zweifelsfrei ergeben muss, ob 
1. ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird, 
2. ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird, 
3. der Bestätigungsvermerk auf Grund von Beanstandungen versagt wird oder 
4. der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wird, weil der Prüfer nicht in der Lage ist, eine Beurteilung vorzu-

nehmen. 
4Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses soll allgemeinverständlich und problemorientiert unter Berücksichti-
gung des Umstandes erfolgen, dass Rat und Verwaltungsvorstand den Abschluss zu verantworten haben. 5Auf 
Risiken, die die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft der Gemeinde gefährden, ist gesondert 
einzugehen. 
 
(4) 1In einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (Absatz 3 Satz 3 Nr. 1) ist zu erklären, dass die durchge-
führte Prüfung zu keinen Beanstandungen geführt hat, der Jahresabschluss auf Grund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften, Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 
entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. 2Dieser 
Bestätigungsvermerk kann um Hinweise ergänzt werden, die ihn nicht einschränken.   
 
(5) 1Werden Beanstandungen ausgesprochen, ist die Erklärung nach Absatz 4 Satz 1 einzuschränken oder zu 
versagen. 2Ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk darf nur erteilt werden, wenn der geprüfte Jahresabschluss 
unter Beachtung der vom Prüfer vorgenommenen, in ihrer Tragweite erkennbaren Einschränkung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen im Wesentlichen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz-
lage der Gemeinde vermittelt (Absatz 3 Satz 3 Nr. 2). 3Sind die Beanstandungen so erheblich, dass kein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Ge-
meinde mehr vermittelt wird, ist der Bestätigungsvermerk zu versagen (Absatz 3 Satz 3 Nr. 3). 4Der Bestäti-
gungsvermerk ist auch dann zu versagen, wenn der Prüfer nach Ausschöpfung aller angemessenen Möglichkei-
ten zur Klärung des Sachverhaltes nicht in der Lage ist, eine Beurteilung abzugeben (Absatz 3 Satz 3 Nr. 4). 5Die 
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Versagung ist in einem Vermerk, der nicht als Bestätigungsvermerk zu bezeichnen ist, aufzunehmen. 6Die Ein-
schränkung oder Versagung ist zu begründen. 
 
(6) 1Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses hat sich auch darauf zu erstrecken, ob der Lagebericht mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. 2Dabei ist auch darauf einzugehen, ob die Chancen und Risi-
ken für die künftige Entwicklung der Gemeinde zutreffend dargestellt sind.  
 
(7) Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über die Versagung ist unter Angabe von Ort und Tag vom Vor-
sitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen. 
 
(8) 1In Gemeinden, in denen eine örtliche Rechnungsprüfung besteht, bedient sich der Rechnungsprüfungsaus-
schuss zur Durchführung der Prüfung dieser Rechnungsprüfung. 2Die örtliche Rechnungsprüfung oder Dritte als 
Prüfer haben im Rahmen ihrer Prüfung einen Bestätigungsvermerk oder einen Vermerk über seine Versagung 
nach den Absätzen 3 bis 7 abzugeben. 
 
 
Erläuterungen zu § 101: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Prüfungspflichten beim Jahresabschluss 
 
1.1 Die Ziele und Zwecke der Prüfung 
 
Zum Budgetrecht des Rates der Gemeinde, den Rahmen und die Bedingungen zur Ausführung der jährlichen 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu bestimmen, gehört es, nach Ablauf des Haushaltsjahres das Ergebnis der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft in Form des Jahresabschlusses festzustellen (vgl. § 96 GO NRW). Dieses 
Recht beinhaltet aber auch die Pflicht des Rates, vor der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses eine 
Prüfung in der Sache durchzuführen.  
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses obliegt dabei dem Rechnungsprüfungsausschuss, einem Pflichtausschuss 
des Rates (vgl. § 57 i.V.m. den § 59 GO NRW). Er ist gegenüber dem Rat berichtspflichtig und hat deshalb über 
die Art und den Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der Prüfung einen Prüfungsbericht mit einem Be-
stätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung zu erstellen. Die Jahresabschlussprüfung stellt dabei 
vorrangig eine gemeindeinterne und verwaltungstechnische Kontrolle dar. Sie dient als vorbereitende Maßnahme 
für die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses auch der Beschlussfassung durch den Rat.  
 
Das Ziel der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung ist ein Urteil des Rechnungsprüfungsausschusses darüber, 
ob und mit welchem Ergebnis der Auftrag des Rates, die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 
entsprechend seinen Beschlüssen auszuführen, erledigt wurde. Der Nachweis darüber wird dadurch erbracht, 
dass der gemeindliche Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung vermittelt und festgestellt wird, dass die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzun-
gen, insbesondere die gemeindliche Haushaltssatzung und die sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen, beach-
tet worden sind.  
 
Die Vorschrift konkretisiert das Ziel und den Zweck der Abschlussprüfung und die allgemeinen Prüfungsaufgaben 
sowie die Darstellung der Prüfungsergebnisse durch den Rechnungsprüfungsausschuss. Sie enthält für den 
Ausschuss auch das Recht, die für diese Prüfung erforderlichen Unterlagen von der gemeindlichen Verwaltung 
verlangen zu können. Die Prüfung der gemeindlichen Jahresergebnisse soll dabei als moderne Abschlussprüfung 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 101 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 946 

durch die örtliche Prüfung durchgeführt werden. Ihr Umfang und die Intensität sowie die Methoden der Ab-
schlussprüfung einschließlich der dafür benötigten Jahresabschlussunterlagen sind unter Berücksichtigung des 
Prüfungsgegenstandes und des Zieles örtlich festzulegen. Dabei sind auch weitere Prüfungsaufgaben der örtli-
chen Rechnungsprüfung zu berücksichtigen (vgl. z. B. § 103 Absatz 1 Nummer 4 GO NRW). 
 
In die Prüfung ist die gemeindliche Haushaltswirtschaft, die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die 
Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie der Lagebericht einzube-
ziehen. Dieser Sachverhalt bedingt, dass der Bürgermeister nach Ablauf des Haushaltsjahres den von ihm bestä-
tigten Entwurf des Jahresabschlusses dem Rat zur Feststellung zuleitet (vgl. § 95 Absatz 3 Satz 2 GO NRW). Der 
Gegenstand der pflichtigen örtlichen Prüfung ist daher der aufgestellte „Entwurf des gemeindlichen Jahresab-
schlusses“, auch wenn in der Vorschrift dieser Begriff nicht mehr ausdrücklich verwendet wird.  
 
Zur Durchführung der örtlichen Prüfung bedarf es dabei grundsätzlich eines vollständigen vom Bürgermeister 
bestätigten Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses. Dieses Erfordernis muss jedoch auch unter dem 
Gesichtspunkt einer „begleitenden Prüfung“ bewertet und umgesetzt werden, denn das Ziel und der Zweck der 
örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht mehr eine formal strenge „nachträgliche“ Prüfung. Es bedarf 
daher einer eigenverantwortlichen Abstimmung innerhalb der gemeindlichen Verwaltung über einen den örtlichen 
Verhältnissen angepassten Prüfungsablauf im Zusammenwirken mit einer zeitlich angepassten Vorlage von prüf-
fähigen Jahresabschlussunterlagen, ggf. ist der Rechnungsprüfungsausschuss zu beteiligen.   
 
Unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorgabe, dass der Rat der Gemeinde einen geprüften Jahresab-
schluss bis zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres festzustellen hat, sollte daher ein jährli-
cher Zeitplan nicht nur die Beteiligungserfordernisse festlegen, sondern auch ausweisen, wer, wem welche ge-
meindlichen Jahresabschlussunterlagen zu übergeben und zu übernehmen hat. Für die begleitende Prüfung kann 
dabei festgelegt werden, wann welche Teile des Entwurfs des Jahresabschlusses zur Prüfung zur Verfügung 
stehen und bis wann das gesamte Prüfungsverfahren durch einen Bestätigungsvermerk abgeschlossen sein 
muss. Dabei muss auch geklärt werden, wie mit Berichtigungsvorschlägen zum Entwurf des Jahresabschlusses 
aus der örtlichen Prüfung umgegangen werden soll. Dem Rechnungsausschuss sollte nach der Beteiligung der 
örtlichen Rechnungsprüfung ein vollständiger und geprüfter gemeindlicher Jahresabschluss zur weiteren Bera-
tung zur Verfügung stehen, für den auch insgesamt eine Bestätigung des Bürgermeister vorliegt. Der gemeindli-
che Jahresabschluss ist jedoch kein eigenständiger Gegenstand der überörtlichen Prüfung nach § 105 GO NRW. 
 
 
1.2 Der Rahmen der Abschlussprüfung 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Abschlussprüfung gilt es, relevante Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicher-
heit unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit treffen zu 
können. Auch soll im Rahmen der Jahresabschlussprüfung eine zukunftsorientierte Beurteilung der Chancen und 
Risiken aus der aktuellen Haushaltswirtschaft der Gemeinde vorgenommen werden. In die gemeindliche Jahres-
abschlussprüfung sollen daher auch qualitative sowie zukunftsbezogene, aber auch prozessorientierte Einfluss-
faktoren, die sich auf die Gemeinde auswirken, einbezogen und beurteilt werden.  
 
Die Entscheidung über einen risikoorientierten Prüfungsansatz ist dabei im Zusammenspiel mit den gesetzlichen 
Prüfungsaufgaben zu treffen. Zu diesen Aufgaben gehören die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanz-
buchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses und die dauernde Überwachung der Zah-
lungsabwicklung der Gemeinde zu treffen (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 4 und 5 GO NRW). Eine lückenlose Prü-
fung sollte nur dann beabsichtigt werden, wenn das Ziel der Abschlussprüfung nicht anders erreicht werden kann. 
Auch ist die Abschlussprüfung ihrem Wesen nach nicht darauf ausgerichtet, einzelne Tatbestände und Verstöße 
gegen außerhalb der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und Buchführung liegende Vorgaben 
aufzudecken und festzustellen.  
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Der Rahmen der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses wird auch dadurch bestimmt, dass durch die 
Prüfung die im Jahresabschluss und im Lagebericht enthaltenen Informationen bestätigt sowie deren Glaubwür-
digkeit erhöht werden. Die Verlässlichkeit der Informationen schließt deshalb auch ihre Ordnungsmäßigkeit ein, 
denn der Rat sowie die Aufsichtsbehörde der Gemeinde sollen die Ergebnisse der Prüfung bei ihren Entschei-
dungen berücksichtigen. Die Prüfungsgegenstände nach dieser Vorschrift lassen sich dabei wie folgt zusammen-
fassen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Prüfungsgegenstände der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung  

 
 

PRÜFUNGSGEGENSTAND 
 

PRÜFUNGSRAHMEN 

Jahresabschluss 

 
§ 95 GO NRW und §§ 37 ff. GemHVO NRW 
- Ergebnisrechnung (§ 38 GemHVO NRW) 
- Finanzrechnung (§ 39 GemHVO NRW) 
- Teilrechnungen (§ 40 GemHVO NRW) 
- Bilanz (§ 41 GemHVO NRW 
- Anhang mit Anlagen (§§ 44 ff. GemHVO NRW) 
unter Einbeziehung der gesetzlichen Vorschriften, Satzungen, z.B. 
die Haushaltssatzung) und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmun-
gen, z. B. die örtlichen Regelungen nach § 31 GemHVO NRW, 
einschließlich der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsausführung im 
Haushaltsjahr.  

 

 
Buchführung 

 

 
§ 93 GO NRW und § 27 GemHVO NRW 
- gemeindliche Finanzbuchhaltung  
 einschließlich der Nebenbuchhaltungen, 
 z.B. Anlagenbuchhaltung 
 

 
Inventur, Inventar 

 

 
§ 91 GO NRW und §§ 28 und 29 GemHVO NRW 
- Durchführung der Erfassung  
 der Vermögensgegenstände und Schulden 
- Aufstellung des Inventars 
 

 
Übersicht über örtlich 

festgelegten Nutzungsdauern 
 

 
§ 35 Absatz 3 GemHVO NRW 
- Örtliche Festlegungen 
 über die Nutzungsdauern 
 abnutzbarer Vermögensgegenstände 
 

Lagebericht 

 
§ 95 GO NRW und § 48 GemHVO NRW 
- Der Lagebericht soll im Einklang 
 mit dem Jahresabschluss stehen. 
- Seine sonstigen Angaben sollen 
 keine falsche Vorstellung von der 
 Vermögens-, Schulden-, Ertrags-  
 und Finanzlage der Gemeinde 
 erwecken.  
- Der Lagebericht hat am Schluss 
 Angaben zu den Verantwortlichen 
 in der Gemeinde zu enthalten. 
 

Abbildung 190 „Die Prüfungsgegenstände der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung“ 
 
Über die Art und den Umfang der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung sowie über das Ergebnis der Prüfung 
ist deshalb vom Rechnungsprüfungsausschuss ein Prüfungsbericht zu erstellen. Der gesetzlich bestimmte Prü-
fungsumfang darf dabei weder von der Gemeinde noch von den Abschlussprüfern auf eigene Veranlassung ein-
geschränkt werden. In den Prüfungsbericht ist der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung 
aufzunehmen. Der Gegenstand und der Umfang der Prüfung lassen sich dabei aus den gesetzlichen Vorschriften 
ableiten. Gleichwohl liegt es im pflichtgemäßen Ermessen der Prüfer, im Einzelfall die Art und den Umfang der 
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Prüfungsdurchführung zu bestimmen. Die Regelungen über den Bestätigungsvermerk des Prüfers des Jahresab-
schlusses sind an internationale Rechnungslegungsstandards angelehnt und in den Richtlinien der Europäischen 
Union (EU) enthalten, die in europäisches und deutsches Bilanzrecht umgesetzt werden. 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung müssen dabei Prüfungsaussagen mit hinreichender 
Sicherheit getroffen werden. Es gilt daher, die Gemeinde mit ihrer Aufgabenerfüllung und Verwaltung als Einheit 
zu betrachten, bei der regelmäßig eine hohe fachliche und technische Komplexität vorherrscht, um eine Beurtei-
lung des gemeindlichen Jahresabschlusses vorzunehmen, die durch den Bestätigungs- oder den Versagungs-
vermerk zum Ausdruck kommt. Ohne solide Kenntnisse des gemeindlichen Geschehens ist eine Jahresab-
schlussprüfung kaum zu erfüllen. 
 
 
1.3 Die Berücksichtigung von Ereignissen nach dem Abschlussstichtag 
 
1.3.1 Ereignisse im Zeitraum der Aufstellung  
 
Zur Jahresabschlussprüfung gehört auch die Prüfung von Sachverhalten, die im Zeitraum zwischen dem Ab-
schlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahres be-
kannt geworden sind. Sie müssen von der Gemeinde berücksichtigt werden, wenn sie sich auf Gegebenheiten 
vor dem Abschlussstichtag des abgelaufenen Haushaltsjahres beziehen (wertaufhellende Informationen). Derar-
tige Tatsachen beeinflussen nicht den Wert, sondern zeigen die gemeindlichen Verhältnisse zum Abschlussstich-
tag so, wie sie zu diesem Zeitpunkt objektiv waren.  
 
Nach der gesetzlichen Regelung soll die Zuleitung des gemeindlichen Jahresabschlusses an den Rat der Ge-
meinde innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres erfolgen (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW). 
Dadurch ist grundsätzlich der 31. März des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres als letzter Tag der Zuleitung 
anzusehen. Dieser Tag stellt gleichzeitig auch den letzten Tag für die Anwendung des Wertaufhellungsprinzips 
durch die Gemeinde dar. Unter Einbeziehung der gesetzlichen Verpflichtung des Bürgermeisters zur Bestätigung 
des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses ist dieses regelmäßig der Tag, an dem der Bürgermeister 
durch seine Unterschrift den vom Kämmerer aufgestellten Entwurf bestätigt hat und diesen dem Rat der Gemein-
de zuleitet bzw. dem Rechnungsprüfungsausschuss übergibt.  
 
 
1.3.2 Keine Berücksichtigung wertbegründender Ereignisse 
 
Von der Gemeinde dürfen Informationen, die im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und dem letzten Tag 
der Aufstellung des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr bekannt werden, und sich auf Gege-
benheiten nach dem Abschlussstichtag beziehen, nicht im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses be-
rücksichtigt werden (wertbegründende Informationen). Derartige Tatsachen, die sich daher auf die Zeit zwischen 
dem Abschlussstichtag und dem Tag der letzten Aufstellung des Jahresabschlusses beziehen, beeinflussen den 
von der Gemeinde zu bilanzierenden Wert und zeigen die gemeindlichen Verhältnisse zum Abschlussstichtag 
dann nicht mehr so, wie sie zu diesem Zeitpunkt waren. Dazu zählt z. B. die Wertminderung einer gemeindlichen 
Immobilie in der Zeit der Aufstellung des Jahresabschlusses der Gemeinde. Eine solche Wertminderung kann 
nicht auf den Abschlussstichtag des Haushaltsjahres bezogen werden. 
 
 
1.4 Die Berücksichtigung der Entlastung des Bürgermeisters 
 
Die Ratsmitglieder im Rat der Gemeinde entscheiden persönlich über die Entlastung des Bürgermeisters hinsicht-
lich seiner Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr (vgl. § 96 Absatz 1 
Satz 4 GO NRW). Die Entlastung ist dabei eine Festlegung der Ratsmitglieder dahingehend, dass aufgrund des 
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vorgelegten Jahresabschlusses und der vorgenommenen Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
keine Einwendungen gegen die ausgeübte Haushaltsführung des Bürgermeisters erhoben werden. Im Rahmen 
ihrer Beratungen über den gemeindlichen Jahresabschluss und der Entscheidung über die Entlastung des Bür-
germeisters haben die Ratsmitglieder daher die Haushaltsführung des Bürgermeisters im abgelaufenen Haus-
haltsjahr zu würdigen.  
 
Die Bedeutung der Entlastung des Bürgermeisters durch die Ratsmitglieder erfordert daher einen gemeindlichen 
Jahresabschluss, der durch den Rechnungsprüfungsausschuss insgesamt, also auch hinsichtlich seiner haus-
haltsmäßigen Ordnungsmäßigkeit und unter Beachtung der Rechnungslegungsvorschriften geprüft wurde. Die 
Ratsmitglieder benötigen daher im Rahmen der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses auch Informatio-
nen über die Ordnungsmäßigkeit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft in Bezug auf die Einhaltung der haus-
haltswirtschaftlichen Vorgaben der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans. Dazu gewonnene Erkenntnisse 
sollten im Prüfungsbericht enthalten sein. Nur mit diesen Informationen werden die Ratsmitglieder in die Lage 
versetzt, die Tätigkeit des Bürgermeisters in Bezug auf die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im 
abgelaufenen Haushaltsjahr beurteilen zu können.  
 
 
1.5 Der Berichtigungsbedarf im Zeitraum der Prüfung 
 
Im Zeitraum der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses kann sich in besonderen Fällen aus Sicht der 
gemeindlichen Verwaltung noch ein Berichtigungsbedarf ergeben. Diese Sachlage erfordert, dass der Rech-
nungsprüfungsausschuss derartige Erfordernisse in seine Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses einbe-
zieht, soweit diese Gegebenheiten nicht im Rahmen der Prüfungstätigkeiten erkannt worden sind. In solchen 
Fällen hat der Rechnungsprüfungsausschuss zu entscheiden, wie dieser Berichtigungsbedarf zu behandeln ist. 
Er hat dabei zu berücksichtigen, dass der gemeindliche Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde zu vermitteln hat. Seine Prüfung ist auf dieses Ziel 
und auf einen objektiv richtigen Jahresabschluss der Gemeinde ausgerichtet.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in diesem Zusammenhang aber zu beurteilen, ob der von der gemeindli-
chen Verwaltung vorgetragene Berichtigungsbedarf im Rahmen der Prüfung zur Umsetzung kommt bzw. ein 
entsprechender Austausch der Jahresabschlussunterlagen erfolgen soll. Der Ausschuss hat daher die Berichti-
gungsvorschläge danach zu prüfen, ob sie einen erkannten Fehler beseitigen oder wertaufhellende oder wertbe-
gründende Sachverhalte zum Inhalt haben. Er muss in diesem Zusammenhang dann eine Berichtigung ablehnen, 
wenn diese mit den haushaltsrechtlichen Gegebenheiten nicht in Einklang steht.  
 
Zur Ablehnung kommen daher i.d.R. vorgetragene Berichtigungen aufgrund wertaufhellender Sachverhalte, denn 
der 31. März des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres stellt den letzten Tag für die Anwendung des Wertaufhel-
lungsprinzips durch die Gemeinde dar. Diese Beschränkung ist sachgerecht, denn bis zu diesem Zeitpunkt muss 
der gemeindliche Jahresabschluss aufgestellt sein. Auch Berichtigungen aufgrund wertbegründender Sachverhal-
te sind abzulehnen, weil sich die Sachverhalte auf Gegebenheiten nach dem Abschlussstichtag beziehen. Sie 
betreffen damit nicht das abgelaufene Haushaltsjahr, für das der zu prüfende Jahresabschluss von der Gemeinde 
aufgestellt worden ist. 
 
 
1.6 Die Nachtragsprüfungen 
 
Bei den Beratungen des Rates über den geprüften Jahresabschluss der Gemeinde kann sich in besonderen 
Fällen noch ein Änderungsbedarf ergeben. Diese Sachlage erfordert, dass der Rechnungsprüfungsausschuss 
nach Abschluss seiner Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses noch eine ergänzende Prüfung wegen der 
Änderungen des Jahresabschlusses vornehmen muss (vgl. § 59 Absatz 4 GO NRW). Diese ergänzende Prüfung 
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ist erforderlich, soweit die örtlich vorgenommenen Änderungen erheblich für die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
oder die wirtschaftliche Lage der Gemeinde oder die Darstellung im gemeindlichen Jahresabschluss sind.  
 
Sofern in solchen Fällen ggf. Dritte an der Jahresabschlussprüfung als Prüfer beteiligt waren, bedarf es für die 
Nachtragsprüfung keiner erneuten förmlichen Auswahl und Bestellung, weil sich deren Prüfungsauftrag grund-
sätzlich auf den Jahresabschluss insgesamt vor dem Zeitpunkt seiner Feststellung bezieht. Gleichwohl sollte 
geprüft werden, ob einem Dritten nicht lediglich ein fachlicher Teilauftrag erteilt wurde, sodass bei einer Einbezie-
hung eines Dritten in die Nachprüfung es einer weiteren bzw. gesonderten Beauftragung bedarf. Der Umfang 
einer Nachtragsprüfung beim gemeindlichen Jahresabschluss hängt dabei vom Umfang der vorgenommenen 
Änderungen ab.  
 
Alle von den Änderungen betroffenen Jahresabschlussunterlagen sind erneut zu prüfen. In dieser Prüfung ist 
auch die Zulässigkeit der vorgenommenen Änderungen ein Prüfungsgegenstand. Außerdem muss geprüft wer-
den, ob der Jahresabschluss noch seiner Aufgabe gerecht wird, ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln. Dabei können 
durchaus weitere Anpassungen erforderlich werden, damit der Jahresabschluss in der geänderten Fassung den 
Anforderungen genügt.  
 
Diese Vorgaben können dazu führen, dass regelmäßig alle Unterlagen zu überprüfen sind. Die Ergebnisrech-
nung, die Finanzrechnung, die Bilanz und der Anhang müssen dabei in neuer Form vorliegen. Ob und inwieweit 
auch alle Teilrechnungen geändert werden müssen und inwieweit der gemeindliche Lagebericht einer Anpassung 
bedarf, ist im örtlichen Einzelfall zu entscheiden. Das Ergebnis einer Nachtragsprüfung ist in einem gesonderten 
Nachprüfungsbericht darzustellen und die Art und der Umfang dieser Prüfung sind zu erläutern. Der erstellte 
Bestätigungsvermerk bleibt jedoch grundsätzlich wirksam. Er ist jedoch ggf. entsprechend dem Prüfungsergebnis 
zu ergänzen bzw. anzupassen.  
 
In den Fällen, in denen die Nachprüfung zu dem Ergebnis führt, dass der ursprüngliche Bestätigungsvermerk 
aufrechterhalten werden kann, soll dieses durch eine entsprechende Ergänzung des Vermerks deutlich gemacht 
werden. Auch Einschränkungen bis hin zur Versagung des Bestätigungsvermerks aufgrund der nachträglichen 
Änderungen sind entsprechend zu kennzeichnen. In jedem Fall muss aus den dem Rat vorzulegenden Unterla-
gen ein Zusammenhang zum bisherigen Jahresabschluss, ggf. mindestens durch eine gesonderte Erklärung, 
erkennbar und herstellbar sein. Der Umfang der Berichterstattung sowie die Beifügung von Unterlagen obliegen 
dem Rechnungsprüfungsausschuss als Prüfenden in eigener Verantwortung, jedoch unter der Prämisse, dass 
aus den Unterlagen der gemeindliche Jahresabschluss in seiner neuen Form einwandfrei und eindeutig erkenn-
bar und nachvollziehbar wird.  
 
 
1.7 Der Abschluss der Prüfung 
 
Die für die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses erforderliche örtliche Prüfung ist erst dann vom 
örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss ordnungsgemäß durchgeführt worden, wenn dem Rat der Gemeinde ein 
Prüfungsbericht und ein Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über die Versagung vorgelegt worden ist. Er hat 
bei der Festlegung der Inhalte und Abgrenzungen des Bestätigungsvermerks oder des Vermerks über seine 
Versagung die Vorschriften de§ 101 Absatz 4 bis 7 GO NRW zu beachten. Der Bestätigungsvermerk ist danach 
in den Prüfungsbericht aufzunehmen und unter Angabe von Ort und Tag vom Vorsitzenden des Rechnungsprü-
fungsausschusses zu unterzeichnen. Die „Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsver-
merken“ können dabei als Beurteilungsmaßstäbe herangezogen werden.  
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2. Die Prüfungsgrundsätze für Abschlussprüfungen 
 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, die auch im Rahmen der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung 
relevant sind, hinsichtlich der jährlichen Abschlussprüfung um weitere Grundsätze ergänzt. Für die Prüfung des 
handelsrechtlichen Jahresabschlusses haben sich die „Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen (GoA)“ 
entwickelt, die entsprechend beim gemeindlichen Jahresabschluss Anwendung finden können. Diese Grundsät-
ze, die i.d.R. Mindeststandards für die Abschlussprüfung festlegen, sind nicht gesetzlich bestimmt. Sie werden 
aus unterschiedlichen Quellen abgeleitet, denn die Abschlussprüfung wird grundsätzlich mit dem Ziel durchge-
führt, dass die Prüfer unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit zutreffende Prü-
fungsaussagen treffen können.  
 
In diesem Zusammenhang hat z. B. das IDW verschiedene Grundsätze zur Durchführung von Abschlussprüfun-
gen sowie zu den darin vorzunehmenden Prüfungshandlungen bestimmt. Dabei sind z. B. herausragende The-
men die Qualitätssicherung, der Prüfungsansatz, die Prüfungsdurchführung, der Prüfungsbericht und der Bestäti-
gungsvermerk, die um Rechnungslegungshinweise ergänzt werden. Außerdem bestehen noch weitere Ergän-
zungen durch die „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen“ sowie die „Grundsät-
ze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen“. Nach diesen Prü-
fungsgrundsätzen ist die Abschlussprüfung u.a. angemessen durch die Prüfungsinstanz zu dokumentieren. Die 
von den Prüfern anzuwendenden Grundsätze betreffen die folgenden Bereiche (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen 

 
 
Die Grundsätze für Wirtschaftsprüfer betreffen z.B. folgende Bereiche: 
 
-   den Prüfungsauftrag 
 
 
-   die Information des Prüfers 
 
 
-   die Prüfungsplanung 
 
 
-   die Prüfungsdurchführung, auch in Teilschritten 
 
 
-   die Prüfungsdokumentation 
 
 
-   die Erteilung von Bestätigungsvermerken 
 
 
-   die Berichterstattung (Prüfungsbericht) 
 

Abbildung 191 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen“ 
 
Für die Jahresabschlussprüfung bestehen noch weitere ergänzende Grundsätze durch die „Grundsätze ord-
nungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen“ sowie die „Grundsätze für die ordnungsmäßige Ertei-
lung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen“. Die Ziele der Prüfung und der Prüfungsgegenstand 
bestimmen dabei die Prüfungsinhalte, sodass sich wie bisher der Umfang und der Inhalt der Prüfung grundsätz-
lich auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über die gemeindliche Haushaltswirtschaft erstrecken müs-
sen. Es muss in der Abschlussprüfung beurteilt werden, ob der Jahresabschluss den gesetzten Vorgaben ent-
spricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.  
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Durch die Prüfung wird die Verlässlichkeit der im Jahresabschluss enthaltenen Informationen erhöht, denn die 
Prüfung stellt eine Kontroll-, Informations- und Beglaubigungsfunktion dar. Nach diesen Prüfungsgrundsätzen ist 
die einzelne Abschlussprüfung auch angemessen zu dokumentieren. Diese Erfassung dient u.a. dazu, Informati-
onen, die zum Prüfungsergebnis und zu einzelnen Prüfungsfeststellungen geführt haben, zu stützen und nach-
vollziehbar zu machen. Die Unterlagen des Abschlussprüfers über die jeweilige Jahresabschlussprüfung sind, 
soweit der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung der Gemeinde angehört, entsprechend den Vorschriften über 
die Aufbewahrung von gemeindlichen Unterlagen aufzubewahren (vgl. § 58 GemHVO NRW).  
 
 
3. Der Bestätigungsvermerk 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses in einem 
Bestätigungsvermerk zusammenzufassen. Der Bestätigungsvermerk muss daher ein Gesamturteil über das Prü-
fungsergebnis unter Einbeziehung des Prüfungsumfanges enthalten (Prüfungsurteil). Dabei soll das Gesamturteil 
nicht als Addition vieler Einzelurteile verstanden werden, sondern durch Gewichtung der Beurteilung einzelner 
Prüfungsergebnisse gebildet werden. Es muss dabei geklärt werden, ob der gemeindliche Jahresabschluss ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Das Ergebnis der Prüfung des 
gemeindlichen Jahresabschlusses soll dabei im Bestätigungsvermerk regelmäßig in positiver Form dargestellt 
werden.  
 
Der Bestätigungsvermerk muss auch eine zweifelsfreie Beurteilung des Prüfungsergebnisses enthalten. Dazu 
benennt die Vorschrift vier Möglichkeiten der Tenorierung des Bestätigungsvermerks, von der uneingeschränkten 
Bestätigung bis zur Erklärung des Rechnungsprüfungsausschusses, dass er sich außerstande sieht, ein Urteil 
über den geprüften Abschluss abzugeben. In diesem Rahmen sind nur bei Verstößen ggf. Einschränkungen 
möglich, z.B. wenn gesetzliche Vorschriften, Satzungen oder sonstige ortsrechtliche Bestimmungen nicht beach-
tet worden sind.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss darf daher seinen Bestätigungsvermerk erst erteilen, wenn er seine Prüfung 
materiell abgeschlossen und er sich ein Gesamturteil gebildet hat. Die Inhalte der einzelnen Tenorierungen des 
Bestätigungsvermerks über die gemeindliche Abschlussprüfung werden in den Absätzen 4 und 5 der Vorschrift 
näher bestimmt. Daraus ergeben sich grundsätzlich die folgenden grundsätzlichen Arten von Bestätigungsver-
merken (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Arten gemeindlicher Bestätigungsvermerke 

 
 

Uneingeschränkter 
Bestätigungsvermerk 

 
Eingeschränkter 

Bestätigungsvermerk 

 
Versagung des 

Bestätigungsvermerks 
 
Die gemeindliche Buchführung 
wird ordnungsgemäß erledigt. 
 

 
In der gemeindlichen Buchfüh-
rung bestehen erhebliche Män-
gel in der örtlichen Umsetzung. 

 
In der gemeindlichen Buchfüh-
rung bestehen schwerwiegende 
Mängel in der örtlichen Umset-
zung. 

 
Die gemeindliche Inventur und 
die Aufstellung des Inventars 
sind ordnungsgemäß erfolgt. 
 

 
Es wurden gewichtige Verstöße 
gegen Ansatz-, Ausweis- und 
Bewertungsvorschriften festge-
stellt. 
 

 
Es wurden schwerwiegende 
Verstöße gegen Ansatz-, Aus-
weis- und Bewertungsvorschrif-
ten festgestellt. 
 

 
Der gemeindliche Jahresab-
schluss ist ordnungsgemäß. 
 

 
Es wurden gewichtige Verstöße 
gegen gesetzliche Vorschriften, 
Satzungen und andere rechtli-
che Vorgaben festgestellt. 
 

 
Es wurden schwerwiegende 
Verstöße gegen gesetzliche 
Vorschriften, Satzungen und 
andere rechtliche Vorgaben 
festgestellt. 
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Die Arten gemeindlicher Bestätigungsvermerke 

 
 

Uneingeschränkter 
Bestätigungsvermerk 

 
Eingeschränkter 

Bestätigungsvermerk 

 
Versagung des 

Bestätigungsvermerks 
 

 
Der gemeindliche Jahresab-
schluss ergibt ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanz-
lage der Gemeinde. 
 

 
Der gemeindliche Anhang erfüllt 
nicht in einem ausreichenden 
Maße die an ihn gestellten 
Anforderungen, weil z.B. ge-
wichtige Angaben unterblieben 
oder Informationen weggelas-
sen wurden. 
 

 
Der gemeindliche Anhang erfüllt 
in einem wesentlichen Umfang 
nicht die an ihn gestellten An-
forderungen, weil z.B. wesentli-
che Angaben und Informationen 
unterblieben sind. 
 

 
Der Lagebericht der Gemeinde 
steht im Einklang mit dem 
gemeindlichen Jahresabschluss 
und erfüllt in ausreichendem 
Maße die Aufgaben nach § 48 
GemHVO NRW bzw. enthält 
dazu die notwendigen Angaben 
und Informationen, z. B. über 
die Chancen und Risiken für die 
wirtschaftliche Entwicklung der 
Gemeinde. 
 

 
Der gemeindliche Lagebericht 
weist erhebliche Mängel auf, 
weil gewichtige Aussagen zur 
Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzlage der 
Gemeinde nicht darin enthalten 
sind und über die Chancen und 
Risiken für die wirtschaftliche 
Entwicklung der Gemeinde 
nicht in einem ausreichenden 
Maße berichtet wird. 
 

 
Der gemeindliche Lagebericht 
weist wesentliche Mängel auf, 
weil Aussagen zur Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanz-
lage der Gemeinde nicht darin 
enthalten sind und über die 
Chancen und Risiken für die 
wirtschaftliche Entwicklung der 
Gemeinde nicht berichtet wird. 
 
 

 
Der Abschlussprüfer kann ohne 
Einschränkungen eine positive 
Gesamtaussage über den 
gemeindlichen Jahresabschluss 
treffen. 
 

 
Dem Abschlussprüfer ist trotz 
wesentlicher Beanstandungen 
oder ggf. kleinerer Prüfungs-
hemmnisse noch möglich, eine 
positive Gesamtaussage über 
den gemeindlichen Jahresab-
schluss zu treffen. 
 

 
Der Abschlussprüfer ist nach 
Ausschöpfung aller angemes-
senen Möglichkeiten nicht in der 
Lage, eine Beurteilung abzuge-
ben. Er kann wegen bestehen-
der Prüfungshemmnisse keine 
Aussage mehr treffen, um aus 
seiner Prüfung heraus ein 
Gesamtbild über den gemeind-
lichen Jahresabschluss zu 
entwickeln und kann daher 
auch keine positive Gesamt-
aussage mehr zum gemeindli-
chen Jahresabschluss treffen.  
 

 
Örtliches Gesamtbild 

 
Das haushaltswirtschaftliche 
Handeln der Gemeinde gilt 
insgesamt als ordnungsgemäß. 
 

 
Das haushaltswirtschaftliche 
Handeln der Gemeinde gilt 
insgesamt noch als ordnungs-
gemäß. 
 

 
Das haushaltswirtschaftliche 
Handeln der Gemeinde gilt 
insgesamt nicht mehr als ord-
nungsgemäß. 

Abbildung 192 „Die Arten gemeindlicher Bestätigungsvermerke“ 
  
Aufgrund der fachlichen Grundsätze entstehen Klarstellungen und dadurch detaillierte Aussagen im Bestäti-
gungsvermerk, denn dieser soll das getroffene Gesamturteil über den gemeindlichen Jahresabschluss wieder 
spiegelt. Der Inhalt des Bestätigungsvermerks wird dabei durch das Ziel der Jahresabschlussprüfung bestimmt. 
Außerdem entfaltet er eine rechtliche Wirkung dadurch, dass nach seiner Erstellung und Unterzeichnung gilt die 
Jahresabschlussprüfung als abgeschlossen und der gemeindliche Jahresabschluss als geprüft. Erst danach kann 
der gemeindliche Jahresabschluss vom Rat der Gemeinde festgestellt werden (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW). Es 
liegt in der Verantwortung des Rechnungsprüfungsausschusses, ob und in welchem Umfang sein Bestätigungs-
vermerk auf den ihm vorgelegten Bestätigungsvermerken der örtlichen Rechnungsprüfung oder von Dritten als 
Prüfer aufgebaut worden ist.  
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4. Die Übergabe des Jahresabschlusses zur Prüfung 
 
Der gemeindliche Jahresabschluss ist durch den Bürgermeister dem Rat der Gemeinde als Kollegialorgan zur 
Feststellung zuzuleiten (vgl. § 95 Absatz 3 Satz 2 GO NRW). Zum Budgetrecht des Rates gehört es, nach Ablauf 
des Haushaltsjahres das Ergebnis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft in Form des Jahresabschlusses festzu-
stellen (vgl. § 96 GO NRW). Dieses Recht beinhaltet aber auch die Pflicht, vor der Feststellung des gemeindli-
chen Jahresabschlusses eine Prüfung in der Sache durchzuführen.  
 
Die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses obliegt dabei dem Rechnungsprüfungsausschuss des Rates 
der Gemeinde, einem Pflichtausschuss des Rates, der sich der örtlichen Rechnungsprüfung bedient (vgl. § 57 
i.V.m. den § 59 GO NRW). Diese rechtlichen Gegebenheiten erfordern, dass eine Prüfung des Jahresabschlus-
ses mindestens durch den Rat beauftragt oder durch den Rechnungsprüfungsausschuss als gesetzlich zuständi-
ger Prüfungsausschuss eingeleitet werden muss. 
 
Die Zuleitung des bestätigten Entwurfs des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen an den Rat der Gemeinde 
wird in der gemeindlichen Praxis i.d.R. dadurch vollzogen, dass ein entsprechender Tagesordnungspunkt auf die 
Tagesordnung der nächsten Sitzung des Rates gesetzt wird. Diese Tätigkeit erfolgt durch den Bürgermeister, 
denn er hat die Ratssitzungen einzuberufen und die Tagesordnung in eigener Verantwortung festzulegen (vgl. § 
47 Absatz 1 Satz 1 und § 48 Absatz 1 GO NRW). Der Rat nimmt daher den Entwurf des Jahresabschlusses ent-
gegen, um ihm dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung zu überweisen. Es soll dabei gewährleistet wer-
den, dass der Rat der Gemeinde nach der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Rech-
nungsprüfungsausschuss sachgerecht die Feststellung darüber treffen kann. 
 
Aus dem Zusammenspiel der haushaltsrechtlichen Regelung kann auch abgeleitet werden, dass der Entwurf des 
gemeindlichen Jahresabschlusses auch unmittelbar dem Rechnungsprüfungsausschuss übergeben werden 
kann, wenn gleichzeitig der Rat darüber unterrichtet wird. Der Rat kann im Wege der Unterrichtung das Jahreser-
gebnis sowie Eckwerte der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde zur Kenntnis nehmen, wie es auch bei einer 
Zuleitung an den Rat bzw. über den Rat an den Rechnungsprüfungsausschuss möglich ist.  
 
Die unmittelbare Übergabe des zu prüfenden Jahresabschlusses an den Rechnungsprüfungsausschuss ist auch 
unter dem Gesichtspunkt vertretbar, dass eine Beteiligung anderer Ausschüsse des Rates, z. B. des Finanzaus-
schusses, nicht der vorherigen Beteiligung des Rates bedarf. Die Verkürzung des Verfahrensweges führt daher 
materiell zu keinen Einschnitten der Rechte des Rates noch der Zwecke, auf die die haushaltsrechtlichen Vor-
schriften ausgerichtet sind. Eine solche Vorgehensweise kann daher als sachgerecht im Sinne der Feststellung 
des Jahresabschlusses durch den Rat anzusehen werden. 
 
In die örtliche Abwägung, ob eine direkte Übergabe des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses an den 
Rechnungsprüfungsausschuss erfolgen soll, müssen die genannten Gegebenheiten, aber auch die Einhaltung 
der gesetzlich bestimmten Frist für die Feststellung des Jahresabschlusses (spätestens 31. Dezember des dem 
Haushaltsjahr folgenden Jahres), einbezogen werden. Eine unmittelbare Übergabe des Entwurfs des gemeindli-
chen Jahresabschlusses an die örtliche Rechnungsprüfung, ohne eine vorherige Beteiligung des Rates oder des 
Rechnungsprüfungsausschusses, ist dabei jedoch nicht zulässig, auch wenn die Prüfung des Jahresabschlusses 
zu den gesetzlichen Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gehört. 
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II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Prüfungsrahmen): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Prüfungszuständigkeit und Prüfungsinhalte): 
 
1.1.1 Die Zuständigkeiten des Rechnungsprüfungsausschusses 
 
Nach der Vorschrift ist der Jahresabschluss vom Rechnungsprüfungsausschuss dahingehend zu prüfen, ob er ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Damit wird die dem örtlichen 
Rechnungsprüfungsausschuss obliegende Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses nochmals ausdrück-
lich hervorgehoben (vgl. § 59 Absatz 3 GO NRW). Die Verantwortlichkeit des Rechnungsprüfungsausschusses 
für die Prüfung des Jahresabschlusses wird auch dadurch deutlich, dass der Vorsitzende des Rechnungsprü-
fungsausschusses den Bestätigungsvermerk, der entsprechend des durchgeführten Prüfungsumfanges und des 
Prüfungsergebnisses zu formulieren ist, mit Angabe des Ortes und des Datums eigenhändig zu unterzeichnen hat 
(vgl. § 101 Absatz 7 GO NRW).  
 
Um den Zielen und Zwecken der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung nachzukommen, muss dieser Prüfung 
nicht nur eine vielfältige Informationsbeschaffung vorausgehen, sondern auch die Vorbereitung der Abschlussprü-
fung muss abgestimmt zwischen der Gemeindeverwaltung, dem Rechnungsprüfungsausschuss und den Ab-
schlussprüfern erfolgen, denen sich der Rechnungsprüfungsausschuss bedient (vgl. § 59 Absatz 3 GO NRW). 
Dabei ist vom Rechnungsprüfungsausschuss zu beachten, dass der Rat der Gemeinde bis zum 31. Dezember 
des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres den Jahresabschluss festzustellen hat (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW). Er 
hat daher den Ablauf seiner Prüfung entsprechend zu gestalten. 
 
 
1.1.2 Inhalte der Jahresabschlussprüfung 
 
Die Vorschrift benennt auch ausdrücklich die Prüfungsinhalte für die örtliche Jahresabschlussprüfung. Der ge-
meindliche Jahresabschluss ist danach dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung des Jahresabschlusses soll sich zudem darauf 
erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen, z.B. die gemeindliche Haus-
haltssatzung, und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen, z. B. die örtlichen Vorschriften auf der Grundlage des 
§ 31 GemHVO NRW beachtet worden sind.  
 
In die örtliche Prüfung sind auch die gemeindliche Buchführung, die durchgeführte Inventur, das aufgestellte 
Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen. 
Dazu wird noch bestimmt, dass der gemeindliche Lagebericht darauf zu prüfen ist, ob er mit dem Jahresab-
schluss der Gemeinde in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde erwecken. Diese Vorgaben beinhalten auch eine 
Gesetz- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung, bei der die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und die sie ergän-
zenden Satzungen im Blickfeld stehen.  
 
Im gemeindlichen Bereich muss dabei die Besonderheit berücksichtigt werden, dass die jährliche Haushaltssat-
zung (vgl. § 78 GO NRW) nicht für sich alleine steht, sondern durch den damit in unmittelbarer Verbindung ste-
henden Haushaltsplan (vgl. § 79 GO NRW) näher ausgestaltet wird. Daraus entsteht wiederum die Verpflichtung, 
auch die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr und nicht nur deren Ergebnis in die 
Jahresabschlussprüfung einzubeziehen. Die tatsächliche Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans mit den 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 101 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 956 

darin enthaltenen Ermächtigungen des Rates der Gemeinde zeigt sich insbesondere im Plan-/Ist-Vergleich, der in 
der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung enthalten ist. Dadurch besteht im gemeindlichen Jahresabschluss 
eine Verbindung zwischen dem Haushaltsplan der Gemeinde und ihrer Haushaltsabrechnung, die auch in der 
Jahresabschlussprüfung zu berücksichtigen ist.  
 
 
1.1.3 Die Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
 
1.1.3.1 Die Prüfungsplanung 
 
Die Aufgabe „Durchführung der Jahresabschlussprüfung“ erfordert von allen daran Beteiligten eine sachliche und 
zeitliche Prüfungsplanung und die Festlegung von Informationsbeschaffungsprozessen. Die Prüfung setzt aber 
auch eine Einschätzung des Prüfungsrisikos sowie eine Prüfungsstrategie voraus, um die Richtigkeit der zu tref-
fenden Prüfungsaussagen zu gewährleisten. Auch die Festlegung von Wesentlichkeitsgrenzen sowie und Plausi-
bilitätsbeurteilungen gehören zu den notwendigen Vorbereitungen.  
 
In die Vorüberlegungen für die örtliche Prüfung sollte ebenso einbezogen werden, welche kompetenten Personen 
bei der Klärung von Zweifelsfragen hinzugezogen werden können, um Fehleinschätzungen entgegen zu wirken. 
Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ist daher auch den Grundsätzen der risikoorientierten Prüfung und der 
Wesentlichkeit in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen. Dabei sind die örtliche Situation der Gemeinde und 
der Umfang und die Form der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sowie die Komplexität der gemeindlichen Ge-
schäfte und deren Risikogehalt zu berücksichtigen. 
 
Zu den Prüfungsvorbereitungen gehört aber auch die Beauftragung Dritter nach § 103 Absatz 5 GO NRW, wenn 
sich die örtliche Rechnungsprüfung zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen will. Sie hat dabei auch das 
Vorliegen von Ausschlussgründen zu prüfen (vgl. § 103 Absatz 7 GO NRW). Außerdem ist auch auf eine ausrei-
chende Dokumentation der Vorgänge bei der Ausführung der Prüfungstätigkeiten im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung zu achten. Es ist dabei nicht ausreichend, nur das Ergebnis der durchgeführten Prüfung durch 
den Prüfungsbericht und den Bestätigungsvermerk nach § 101 Absatz 3 GO NRW zu dokumentieren. Entstande-
ne Dokumente in Papierform können dabei auch eingescannt werden, damit sie in elektronischer Form verfügbar 
sind, jedoch muss immer der vollständige Inhalt auf dem Datenträger ersichtlich sein. 
 
 
1.1.3.2 Der Zeitraum der Jahresabschlussprüfung 
 
Für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung ist gesetzlich nicht ausdrücklich ein abgegrenzter Zeitraum 
bestimmt worden. Gleichwohl ergibt sich aus der Einordnung der Prüfung des Jahresabschlusses in den Verfah-
rensablauf der Aufstellung und Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses, dass für die Durchführung 
der Prüfung nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung steht. Zu berücksichtigen ist einerseits, dass der Bürger-
meister den Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haus-
haltsjahres folgenden Jahres dem Rat zuzuleiten hat (vgl. § 95 Absatz 3 Satz 2 GO NRW). Andererseits hat der 
Rat der Gemeinde spätestens bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom 
Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch einen Beschluss festzustellen (vgl. § 96 Absatz 
1 Satz 1 GO NRW).  
 
In diesem Zeitraum muss die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses erfolgen. Es ist dabei zu berücksich-
tigen, dass sich der Rechnungsprüfungsausschuss der örtlichen Rechnungsprüfung zu bedienen hat oder, soweit 
eine solche nicht besteht, sich Dritter gem. § 103 Absatz 5 GO NRW bedienen kann (vgl. § 59 Absatz 3 GO 
NRW). Die gemeindlichen Organe müssen aber die gesetzlich zugelassenen Fristen nicht vollausschöpfen. Die 
für die tatsächliche Durchführung der Jahresabschlussprüfung verfügbare Zeit kann daher ggf. auch noch redu-
zieren werden, um ein Prüfungsergebnis vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das neue 
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Haushaltsjahr verfügbar zu haben. Diese „Verkürzung“ ist auch geboten, denn die zuprüfenden Daten der Ergeb-
nisrechnung und der Finanzrechnung der Gemeinde stellen als Ist-Werte die Ausgangsdaten im Haushaltsplan 
für das neue Haushaltsjahr dar (vgl. § 1 GemHVO NRW). Eine schnelle und kurzfristige Prüfung des gemeindli-
chen Jahresabschlusses ist daher auch vom Gesetzgeber grundsätzlich gewollt, denn die Ergebnisse des ge-
meindlichen Jahresabschlusses sollen so schnell wie möglich auch in der laufenden Haushaltsausführung die 
notwendige Berücksichtigung finden. Die gemeindliche Aufsichtsbehörde ist ebenfalls an einer zeitnahen Anzeige 
des festgestellten Jahresabschlusses nach Ablauf des betreffenden Haushaltsjahres interessiert. 
 
 
1.1.3.3 Die Prüfung der „Jahreseröffnungsbilanz“ 
 
In die gemeindliche Abschlussprüfung muss ggf. in Einzelfällen, ausgehend von der gemeindlichen Haushaltssat-
zung auch der bilanzielle Anfangsbestand des Haushaltsjahres einbezogen werden. Ein solches Erfordernis be-
steht insbesondere dann, wenn von der Gemeinde die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten 
Bewertungsmethoden in einem wesentlichen Umfang nicht bei dem folgenden Jahresabschluss beibehalten wer-
den. In solchen Fällen besteht dann oftmals nur noch ein geringer bilanzieller Zusammenhang zwischen einzel-
nen Posten der Schlussbilanz des abgelaufenen Haushaltsjahres und den Posten der Jahreseröffnungsbilanz des 
folgenden Haushaltsjahres.  
 
Der Abschlussprüfer muss dann bei den einzelnen neuen Wertansätzen abschätzen, ob diese für den gemeindli-
chen Jahresabschluss vertretbare Anfangswerte darstellen und ob die Umstellungseffekte zutreffend behandelt 
wurden. Mit einer solchen Prüfung wird gleichzeitig die Richtigkeit der Umstellung in der neuen Bewertung bzw. 
bei den Bewertungsmethoden bestätigt. Die Veränderungen im Übergang zwischen den Haushaltsjahren müssen 
von der Gemeinde transparent gemacht und dokumentiert werden. Eine eigenständige Jahreseröffnungsbilanz 
stellt dabei eine sichere Methode dar, eine vorgenommene bilanzwirksame Umstellung nachvollziehbar zu ma-
chen und zu dokumentieren. 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Recht- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung): 
 
1.2.1 Allgemeine Bedingungen 
 
Nach der Vorschrift erstreckt sich die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses darauf, ob die gesetzlichen 
Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden 
sind. Die Prüfung der von der Gemeinde zu beachtenden rechtlichen Vorschriften beinhaltet daher auch eine 
Recht- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung in Bezug auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde im abgelaufenen 
Haushaltsjahr und die dazu örtlich festgelegten Geschäftsprozesse. Zum Gegenstand dieser Prüfung sind dabei 
auch die gesetzlich bestimmten Verfahren zu machen, sodass nicht nur die Ausführung der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft in die Prüfungshandlungen einzubeziehen ist, sondern auch die Aufstellung und Beschlussfassung 
der jährlichen Haushaltssatzung dazu gehören. Das Prüfungsergebnis steht daher auch mit der von den Ratsmit-
gliedern zu beschließenden Entlastung des Bürgermeisters in einem unmittelbaren Zusammenhang (vgl. § 96 
Absatz 1 Satz 4 GO NRW).  
 
Bei der Recht- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung muss vermieden werden, dass diese Prüfung als "Sonderprü-
fung" zu verstehen ist oder dass i.V.m. den fachlichen Prüfungshandlungen es zu einer "Doppelprüfung" kommt. 
In die Recht- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung sollten daher auch nicht Sachverhalte und Fragen der Gemeinde-
verfassung einbezogen werden, die Gegenstand der gemeindlichen Rechtsaufsicht sind. Sofern aber daraus 
wirtschaftliche Wirkungen ausgehen, die im gemeindlichen Jahresabschluss aufzuzeigen sind, müssen diese ggf. 
in die Prüfungshandlungen einbezogen werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Rechtsaufsichtsbehörde 
der Gemeinde bei den gemeindlichen Anzeigen i.d.R. in ihre Beurteilung auch die Leistungsfähigkeit der Ge-
meinde einzubeziehen hat.  
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In der Abschlussprüfung muss außerdem die Besonderheit berücksichtigt werden, dass die jährliche Haushalts-
satzung als rechtliche Vorgabe für die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr nicht 
für sich alleine steht, sondern durch den damit in unmittelbarer Verbindung stehenden Haushaltsplan näher aus-
gestaltet wird. Für die Recht- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung innerhalb der gemeindlichen Jahresabschlussprü-
fung ist deshalb einerseits zu berücksichtigen, dass der Haushaltsplan hinsichtlich der Ausführung der Haus-
haltswirtschaft im Haushaltsjahr verbindlich für die gemeindliche Verwaltung ist (vgl. § 79 Absatz 3 Satz 2 GO 
NRW). Andererseits hat die örtliche Rechnungsprüfung die Aufgabe, die Geschäftsvorfälle der Gemeinde, die in 
der gemeindlichen Finanzbuchhaltung erfasst werden, zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses der 
Gemeinde laufend, d. h. soweit gemeindliche Vorgänge im gesamten Haushaltsjahr entstehen, zu prüfen (vgl. § 
103 Absatz 1 Nummer 4 GO NRW).  
 
Die Ordnungsmäßigkeitsprüfung soll dabei feststellen, ob das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde im 
Haushaltsjahr richtig und vollständig unter Einbeziehung der haushaltsmäßigen Ermächtigungen des Rates der 
Gemeinde als Bewirtschaftungsrahmen nachgewiesen wird. Die dazu gehörige Rechtmäßigkeitsprüfung umfasst 
dabei regelmäßig die Beurteilung des gemeindlichen Verwaltungshandelns dahin gehend, ob die rechtlichen 
Vorgaben bei der Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans beachtet und eingehalten worden sind (vgl. § 79 
GO NRW). Diese Prüfungen sind insoweit geboten, denn die haushaltsmäßigen Vorschriften sehen oftmals be-
sondere Verfahrenshandlungen durch die Gemeinde vor, die sich auch auf die Ausführung des Haushaltsplans 
und das Buchungsgeschehen in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung auswirken können. Solche Sachverhalte 
fallen daher auch in den Rahmen der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung.  
 
Im Rahmen der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses kann sich zu-
dem ergeben, dass die Gemeinde zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses verpflichtet ist, dieser Verpflichtung 
aber noch nicht nachgekommen ist. In diesen Fällen sind dem Bürgermeister der Gemeinde entsprechende Hin-
weise zu geben. Dieser Verstoß gegen gesetzliche Pflichten ist jedoch nicht Gegenstand der originären Jahres-
abschlussprüfung und berührt diese Prüfung daher hinsichtlich des Prüfungsergebnisses nicht. Ein solcher Ver-
stoß soll daher auch nicht zwingend zu einer Einschränkung des Bestätigungsvermerks aus der örtlichen Jahres-
abschlussprüfung führen.  
 
 
1.2.2 Die gesetzlichen Haushaltsvorschriften 
 
1.2.2.1 Allgemeine Zusammenhänge 
 
Die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss erstreckt sich nach 
der Vorschrift auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften beachtet worden sind. Diese Regelung soll nach 
ihrem Sinn und Zweck bewirken, dass bei der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses die gesamten Vor-
schriften über die gemeindliche Haushaltswirtschaft berücksichtigt werden. Daraus folgt, dass die in den haus-
haltsrechtlichen Vorschriften enthalten Bestimmungen über die gemeindliche Haushaltsplanung, die Haushalts-
ausführung und die Haushaltsrechnung in die haushaltsjahrbezogene Abschlussprüfung einzubeziehen sind. 
 
 
1.2.2.2 Die Vorschriften für die Haushaltsplanung 
 
Bei der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss müssen auch 
die in den haushaltsrechtlichen Vorschriften enthalten Bestimmungen über die gemeindliche Haushaltsplanung, 
soweit sie bei der Gemeinde zur Anwendung kamen, in die Jahresabschlussprüfung einbezogen werden (vgl. 
nachfolgende Abbildung). 
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Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Haushaltsplanung  
 

Haushaltsplanung 
in der Gemeindeordnung 

Haushaltsplanung 
in der Gemeindehaushaltsverordnung 

 
8. Teil 

Haushaltswirtschaft 
 

§ 75 Allgemeine Haushaltsgrundsätze 
§ 76 Haushaltssicherungskonzept 
§ 77 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 
§ 78 Haushaltssatzung 
§ 79 Haushaltsplan 
§ 80 Erlass der Haushaltssatzung 
§ 81 Nachtragssatzung 
§ 82 Vorläufige Haushaltsführung 
§ 83 Überplanmäßige und außerplanmäßige 
        Aufwendungen und Auszahlungen 
§ 84 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
§ 85 Verpflichtungsermächtigungen 
§ 86 Kredite 

 

 
Erster Abschnitt 
Haushaltsplan 

 
§   1 Haushaltsplan 
§   2 Ergebnisplan  
§   3 Finanzplan 
§   4 Teilpläne 
§   5 Haushaltssicherungskonzept 
§   6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
§   7 Vorbericht 
§   8 Stellenplan 
§   9 Haushaltsplan für zwei Jahre 
§ 10 Nachtragshaushaltsplan 
 

 
9. Teil 

Sondervermögen, 
Treuhandvermögen 

 
§ 97 Sondervermögen 
§ 98 Treuhandvermögen 
§ 99 Gemeindegliedervermögen 
§ 100 Örtliche Stiftungen 

 

 
Zweiter Abschnitt 

Planungsgrundsätze und Ziele 
 
§ 11 Allgemeine Planungsgrundsätze 
§ 12 Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung 
§ 13 Verpflichtungsermächtigungen 
§ 14 Investitionen 
§ 15 Verfügungsmittel 
§ 16 Fremde Finanzmittel 
§ 17 Interne Leistungsbeziehungen 
§ 18 Kosten- und Leistungsrechnung 
§ 19 Weitere Vorschriften für die Haushaltsplanung 
 

 
Fünfter Abschnitt 

Vermögen und Schulden 
 

§ 35 Abschreibungen 
§ 36 Rückstellungen 

 
Abbildung 193 „Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Haushaltsplanung“ 

 
 
1.2.2.3 Die Vorschriften für die Haushaltsausführung 
 
Bei der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss müssen die in 
den haushaltsrechtlichen Vorschriften enthalten Bestimmungen über die gemeindliche Haushaltsausführung, 
soweit sie bei der Gemeinde zur Anwendung kamen, in die Jahresabschlussprüfung einbezogen werden. Die 
Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr bildet eine Grundlage für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinde.  
 
Die Gemeinde hat auch bei der Ausführung ihrer gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr darauf 
Rücksicht zu nehmen, dass die Kosten der Leistungen und der Einrichtungen letztlich von den Bürgern durch 
Steuern und Abgaben aufgebracht werden. Diese Sachlage verpflichtet sie ganz besonders zu einer wirtschaftli-
chen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Das gemeindliche 
Haushaltsrecht sieht dafür eine Reihe von Grundsätzen und Geboten sowohl in der Gemeindeordnung als auch 
in der Gemeindehaushaltsverordnung vor, die nachfolgend beispielhaft aufgezeigt werden (vgl. Abbildung). 
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Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Haushaltsausführung  
 

Haushaltsausführung 
in der Gemeindeordnung 

Haushaltsausführung 
in der Gemeindehaushaltsverordnung 

 
8. Teil 

Haushaltswirtschaft 
 

§ 86 Kredite 
§ 87 Sicherheiten und Gewährleistung für  
        Dritte 
§ 89 Liquidität 
§ 90 Vermögensgegenstände 
§ 93 Finanzbuchhaltung 
§ 94 Übertragung der Finanzbuchhaltung 

 

 
Dritter Abschnitt 

Besondere Vorschriften 
für die Haushaltswirtschaft 

 
§ 20 Grundsatz der Gesamtdeckung  
§ 21 Bildung von Budgets 
§ 22 Ermächtigungsübertragung 
§ 23 Bewirtschaftung und Überwachung 
§ 24 Haushaltswirtschaftliche Sperre,  
         Unterrichtungspflicht 
§ 25 Vergabe von Aufträgen 
§ 26 Stundung, Niederschlagung und Erlass 

 
 

 
10. Teil 

Rechnungsprüfung 
 

§ 102 Örtliche Rechnungsprüfung 
§ 103 Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 

9. Teil 
Sondervermögen, 

Treuhandvermögen 
 
§ 97 Sondervermögen 
§ 98 Treuhandvermögen 
§ 99 Gemeindegliedervermögen 
§ 100 Örtliche Stiftungen 

Vierter Abschnitt 
Buchführung, Inventar, 
Zahlungsabwicklung 

 
§ 27 Buchführung 
§ 28 Inventur, Inventar 
§ 29 Inventurvereinfachungsverfahren 
§ 30 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung 
§ 31 Sicherheitsstandards und interne Aufsicht 

   Abbildung 192 „Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Haushaltsausführung“ 
 
 
1.2.2.4 Die Vorschriften für die Haushaltsrechnung 
 
Für den Jahresabschluss bestehen im gemeindlichen Haushaltsrecht eine Reihe von Grundsätzen und Geboten. 
Bei der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss müssen die in 
den haushaltsrechtlichen Vorschriften enthaltenen Bestimmungen über die gemeindliche Haushaltsrechnung in 
die Jahresabschlussprüfung einbezogen werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Haushaltsrechnung  

 

Haushaltsrechnung 
in der Gemeindeordnung 

Haushaltsrechnung 
in der Gemeindehaushaltsverordnung 

 
8. Teil 

Haushaltswirtschaft 
 

§ 88 Rückstellungen 
§ 89 Liquidität 
§ 90 Vermögensgegenstände 
§ 91 Inventur, Inventar und  
         Vermögensbewertung 
§ 95 Jahresabschluss 
§ 96 Feststellung des Jahresabschlusses  
         und Entlastung 

 
Fünfter Abschnitt 

Vermögen und Schulden 
 

§ 32 Allgemeine Bewertungsanforderungen 
§ 33 Wertansätze für Vermögensgegenstände  
§ 34 Bewertungsvereinfachungsverfahren 
§ 35 Abschreibungen 
§ 36 Rückstellungen 
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Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Haushaltsrechnung  

 

Haushaltsrechnung 
in der Gemeindeordnung 

Haushaltsrechnung 
in der Gemeindehaushaltsverordnung 

 

 
9. Teil 

Sondervermögen, 
Treuhandvermögen 

 
§ 97 Sondervermögen 
§ 98 Treuhandvermögen 
§ 99 Gemeindegliedervermögen 
§ 100 Örtliche Stiftungen 

 

 
Sechster Abschnitt 
Jahresabschluss 

 
§ 37 Jahresabschluss 
§ 38 Ergebnisrechnung 
§ 39 Finanzrechnung 
§ 40 Teilrechnungen 
§ 41 Bilanz 
§ 42 Rechnungsabgrenzungsposten 
§ 43 Weitere Vorschriften zu einzelnen Bilanzposten 
§ 44 Anhang 
§ 45 Anlagenspiegel 
§ 46 Forderungsspiegel 
§ 47 Verbindlichkeitenspiegel 
§ 48 Lagebericht 

 
 

10. Teil 
Rechnungsprüfung 

 
§ 101 Prüfung des Jahresabschlusses,  
           Bestätigungsvermerk 
§ 102 Örtliche Rechnungsprüfung 
§ 103 Aufgaben der örtlichen Rechnungs- 
          prüfung 
§ 105 Überörtliche Prüfung 

 

 
Siebter Abschnitt 
Gesamtabschluss 

 
§ 49 Gesamtabschluss 
§ 50 Konsolidierung 
§ 51 Gesamtlagebericht, Gesamtanhang 
§ 52 Beteiligungsbericht 
 

 
12. Teil 

Gesamtabschluss 
 

§ 116 Gesamtabschluss 
§ 117 Beteiligungsbericht 

 

 
Neunter Abschnitt 

Schlussvorschriften 
 

§ 58 Aufbewahrung von Unterlagen,  
         Aufbewahrungsfristen 

 
   Abbildung 193 „Die haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Haushaltsrechnung“ 

 
Diese Vorgaben wirken sich auf die Abrechnung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft aus, denn der Bürger-
meister hat nach dem Ende seines auf das Haushaltsjahr begrenzten Auftrages, die Haushaltswirtschaft der Ge-
meinde nach der geltenden Haushaltssatzung zu führen und darüber Rechenschaft gegenüber dem Rat ablegen. 
Der Bürgermeister hat dazu den Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuzuleiten (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW).  
 
 
1.2.3 Örtliche Satzungen 
 
1.2.3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Nach der Vorschrift  erstreckt sich die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Rechnungsprü-
fungsausschuss auch darauf, ob die die gesetzlichen Vorschriften ergänzenden örtlichen Satzungen beachtet 
worden sind. Die Gemeinden können nach § 7 GO NRW ihre Angelegenheiten durch Satzung regeln. Neben 
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dieser Ermächtigung bestehen aber in Fachgesetzen weitere Ermächtigungen zum Erlass von gemeindlichen 
Satzungen, z. B. in § 2 KAG NRW oder für Erschließungsbeitragssatzung in § 132 BauGB. Zu solchen gemeindli-
chen Satzungen gehören vor allem die Hauptsatzung nach § 7 Absatz 3 GO NRW und die jährliche Haushalts-
satzung nach § 78 GO NRW. 
 
 
1.2.3.2 Die gemeindliche Haushaltssatzung 
 
Die jährliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde erfordert eine bindende Grundlage für ihre Ausführung durch die 
gemeindliche Verwaltung. Diese Grundlage schafft der Rat der Gemeinde im Rahmen seines Budgetrechtes 
durch den jährlichen Erlass einer Haushaltssatzung (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW). Ein auf der be-
schlossenen Haushaltsatzung aufbauender gemeindlicher Haushalt ist Ausdruck der Finanzhoheit der Gemeinde 
und der gemeindlichen Selbstverwaltung. Es muss dabei von der Gemeinde gewährleistet werden, dass durch 
die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen mindestens alle gesetzlich bestimmten Festsetzungen getroffen werden 
und die Haushaltssatzung alle Ermächtigungen für die gemeindliche Verwaltung enthält, die zur Ausführung und 
Einhaltung des Haushaltsplans der Gemeinde im betreffenden Haushaltsjahr notwendig sind. 
 
Aus diesen Vorgaben entsteht, dass in die Prüfung der Einhaltung der gemeindlichen Haushaltssatzung auch die 
Einhaltung des Haushaltsplans und damit die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu prüfen ist. Es 
muss als nicht ausreichend angesehen werden, wenn lediglich nur die Ergebnisse der gemeindlichen Haushalts-
wirtschaft, die in der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie in der gemeindlichen Bilanz wieder gege-
ben werden, in die Jahresabschlussprüfung einbezogen werden. So gehört z. B. zur Prüfung, ob die haushalts-
wirtschaftlichen Vorschriften eingehalten worden sind, die Prüfung der Einhaltung der in der Haushaltssatzung 
enthaltenen Kreditermächtigung und anderer örtlich bezogener Bewirtschaftungsvorgaben.  
 
Zu den Prüfungsaufgaben gehört auch die Prüfung, ob außerhalb der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung 
örtliche haushaltswirtschaftliche Maßnahmen veranlasst wurden und diese sich im zulässigen Rahmen der haus-
haltsrechtlichen Vorgaben halten, z. B. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. Dadurch 
wird deutlich, dass sich die Prüfung der Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Prüfung des 
gemeindlichen Jahresabschlusses nicht allein auf die Vorschriften über die Rechnungslegung beziehen darf. 
 
 
1.2.4 Sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
 
1.2.4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss erstreckt sich nach 
der Vorschrift auch darauf, ob die sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. Derartige örtli-
che Regelungen werden durch Verordnungen, Tarife, Richtlinien u.a. in eigener Verantwortung der Gemeinde 
festgelegt. Solche ortsrechtlichen Bestimmungen sind nach § 1 Absatz 2 BekanntmVO NRW wie gemeindliche 
Satzungen bekannt zu machen. 
 
 
1.2.4.2 Besondere Ratsbeschlüsse 
 
Zu den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen sind auch besondere Ratsbeschlüsse zu zählen, die auf Grund 
ihrer Inhalte eigene haushaltswirtschaftliche Auswirkungen für das gleiche Haushaltsjahr oder auch für künftige 
Haushaltsjahre haben, z. B. über gemeindliche Investitionen (vgl. § 14 GemHVO NRW) oder über überplanmäßi-
ge und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (vgl. § 83 Absatz 2 GO NRW). Derartige Beschlüsse 
wirken sich unmittelbar auch auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres aus. 
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1.2.4.3 Örtliche Dienstanweisungen 
 
Im Sinne der Sicherung des ordnungsmäßigen Verwaltungshandelns und der Gewährleistung einer wirtschaftli-
chen Haushaltsführung sowie aufgrund des öffentlichen Verwaltungsrechts besteht für jede Gemeinde die gene-
relle Verpflichtung, ihr Handeln bzw. ihre Geschäftstätigkeit auf eine rechtliche Grundlage zu stellen. Es bestehen 
daher für die örtliche Aufgabenerledigung durch die verwaltenden Stellen der Gemeinde, z.B. auch für die ge-
meindliche Finanzbuchhaltung, darauf ausgerichtete örtliche Vorschriften, die vom Bürgermeister als organisato-
rische und fachliche Vorgaben im Rahmen seiner Verantwortung für den Geschäftsgang in der gemeindlichen 
Verwaltung zu erlassen sind.  
 
Solche örtlichen Bestimmungen sollen einerseits ein ordnungsmäßiges Verwaltungshandeln sichern und eine 
wirtschaftliche Haushaltsführung gewährleisten, andererseits aber auch die notwendige Überwachung und Kon-
trollen ermöglichen. Das örtliche Regelwerk muss diesen Zwecken gerecht werden und kann daher nicht nur auf 
dem Standardkatalog nach § 31 GemHVO NRW aufbauen, sondern muss auch die übrigen gesetzlichen Best-
immungen des gemeindlichen Haushaltsrechts beachten. Diese enthalten weitere Regelungen über die Überwa-
chung und Kontrollen, z. B. die Vorgänge in der Finanzbuchhaltung laufend zu prüfen oder die gemeindliche 
Zahlungsabwicklung dauernd zu überwachen (vgl. § 103 GO NRW).  
 
Es können aber auch weitere Überwachungspflichten bestehen, z. B. die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung 
durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister (vgl. § 31 Absatz 4 GO NRW). Dazu gehört auch, das örtliche 
Regelungswerk so auszugestalten, dass die Anwendung seiner Bestimmungen prüffähig ist und die möglichen 
Ermessensspielräume hinsichtlich des Handelns und der Verantwortlichkeiten der gemeindlichen Beschäftigten 
erkennbar und nachvollziehbar gemacht werden, z. B. durch die konkrete Festlegung von Entscheidungsbefug-
nissen oder die Bindung an Weisungen. Vor diesem Hintergrund und den entsprechenden örtlichen Dienstanwei-
sungen verfügt grundsätzlich jede Gemeinde über ein eigenständiges Überwachungs- und Kontrollinstrument, 
das in der Privatwirtschaft als „Internes Kontrollsystem (IKS)“ bezeichnet wird.  
 
Die Gemeinde muss insgesamt dafür Sorge tragen, dass die Überwachung und Kontrolle in der gemeindlichen 
Verwaltung gesichert ist, auch wenn die örtliche Organisationshoheit eine Vielzahl von eigenständigen Einheiten 
und Verantwortlichkeiten in der gemeindlichen Verwaltung zulässt. Es besteht aber gleichwohl ein Gesamtzu-
sammenhang im Sinne von Kontrolle und Überwachung, z.B. durch den Verwaltungsvorstand nach § 70 GO 
NRW. Dadurch können interne und externe Vorschriften, Grundsätze und Verfahren sowie örtliche Maßnahmen 
für die gesamte örtliche Verwaltung bestimmt werden, die der Wirksamkeit, der Wirtschaftlichkeit und Ordnungs-
mäßigkeit des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde einschließlich ihrer Rechnungslegung dienen 
und den Geschäftsablauf und die Verantwortlichkeiten innerhalb der Verwaltung bestimmen.  
 
Es bedarf aber ständig bzw. regelmäßig einer Prüfung der Wirksamkeit der erlassenen örtlichen Regelungen 
sowie der Umsetzung von Anpassungen, z. B. auch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung, damit unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und Erfordernisse die notwendigen Ergänzungen, Erweiterungen und 
Verbesserungen für den gemeindlichen Geschäftsablauf bzw. die Geschäftsprozesse vorgenommen werden. 
Dadurch kann insbesondere auftretenden Risiken begegnet werden, die zu Fehlern und falschen Angaben in der 
gemeindlichen Finanzbuchhaltung führen können. Bei der gemeindlichen Steuerung und Überwachung anhand 
der erlassenen örtlichen Regelungen sind aber auch die von der Gemeinde eingesetzten Informationssysteme 
einzubeziehen, denn die gemeindliche Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit wird dadurch wesentlich geprägt. 
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1.3 Zu Satz 3 (Prüfung der Buchführung und der Inventur): 
 
1.3.1 Die Prüfung der gemeindlichen Buchführung 
 
Nach der Vorschrift ist in die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses die Buchführung der Gemeinde 
einzubeziehen. Die Jahresabschlussprüfung hat daher bei der Prüfung der Bestandteile und Anlagen des Jahres-
abschlusses auch die der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zugrunde liegende Buchführung zu berücksichtigen. 
Die Buchführung der Gemeinde hat nach § 27 GemHVO NRW dazu beizutragen, dass der Jahresabschluss ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelt.  
 
Die gemeindliche Buchführung muss daher den an sie gestellten Anforderungen entsprechen, damit der Jahres-
abschluss in der vorgeschriebenen Form aufgestellt werden kann, die vorgesehenen Angaben enthält und dafür 
die Vermögensgegenstände und Schulden richtig bewertet worden sind. Die Finanzbuchhaltung der Gemeinde 
hat deshalb das Datenmaterial zu liefern, das die Grundlage für den Jahresabschluss mit Ergebnisrechnung, 
Finanzrechnung und der Bilanz bilden soll. Das gemeindliche Buchführungsverfahren ist somit auf den Nachweis 
und die Ermittlung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde auszurichten.  
 
Im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses kann daher i.d.R. eine Aufbau- und Funktionsprüfung der 
gemeindlichen Buchführung stattfinden, in der die notwendigen Prüfungsaussagen gewonnen werden. In die 
örtliche Prüfung sollen deshalb die rechnungslegungsrelevanten Elemente der gemeindlichen Buchführung ein-
bezogen werden, die Daten über die Geschäftsvorfälle der Gemeinde verarbeiten, einschließlich der Erfordernis-
se der Datensicherheit. In den Fällen, in denen erhebliche Mängel bei der Durchführung der gemeindlichen Buch-
führung festgestellt werden, kann der Rechnungsprüfungsausschuss ggf. auch zu einer Einschränkung des Be-
stätigungsvermerks kommen (vgl. § 101 Absatz 3 GO NRW). 
 
Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ist es jedoch nicht erforderlich, jeden gemeindlichen Geschäftsvorfall, 
der im abgelaufenen Haushaltsjahr entstanden ist nachzuprüfen. Eine solche Prüfung obliegt zudem der örtlichen 
Rechnungsprüfung, denn sie hat die gesetzliche Aufgabe, die Vorgänge in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung 
laufend zu prüfen sowie die gemeindliche Zahlungsabwicklung dauernd zu überwachen (vgl. § 103 Absatz 1 
Nummer 5 GO NRW). Diese gesetzlichen Aufgaben sind untrennbar miteinander verbunden, denn die Aufgabe 
„Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung“ hat insbesondere aus Sicherheitsgesichtspunkten heraus eine 
eigenständige Bedeutung. Dieses gesamte unterjährige Prüfungsgeschehen dient der Vorbereitung der Prüfung 
des Jahresabschlusses der Gemeinde, sodass auch diese Prüfungen unter den Aspekten des § 101 GO NRW 
durchzuführen sind.  
 
Bei einer Buchführung mithilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) muss geprüft werden, ob 
auch bei der DV-gestützten Buchführung die Grundsätze eingehalten werden, die in § 27 Absatz 1 bis 3 GemH-
VO NRW näher bestimmt sind. Die Gemeinde muss solche organisatorischen und technischen Maßnahmen 
umsetzen, die geeignet sind, die Sicherheit der für die Rechnungslegung relevanten Daten und IT-Systeme zu 
gewährleisten. Die GoBS finden bei der gemeindlichen Buchführung mithilfe automatisierter Datenverarbeitung 
Anwendung, unabhängig davon, ob diese zentral oder dezentral, vollständig oder nur in Teilschritten erfolgt.  
 
Die GoBS gelten zudem - wie im kaufmännischen Rechnungswesen - auch für die Prozesse außerhalb des ei-
gentlichen Buchführungsbereichs, innerhalb derer buchführungsrelevante Daten erfasst, erzeugt, übermittelt oder 
verarbeitet werden. Dazu werden mehrere Voraussetzungen bestimmt, von der Pflicht, fachlich geprüfte Pro-
gramme und freigegebene Verfahren einzusetzen, bis hin zur verantwortlichen Abgrenzung der Verwaltung von 
Informationssystemen und automatisierten Verfahren von der fachlichen Sachbearbeitung und der Erledigung von 
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Aufgaben der Finanzbuchhaltung, durch die eine notwendige Ordnungsmäßigkeit dieser Buchführung sicherge-
stellt werden soll.  
 
 
1.3.2 Die Prüfung der gemeindlichen Inventur 
 
In der Vorschrift wird deshalb ausdrücklich bestimmt, dass zur Jahresabschlussprüfung auch die Prüfung der 
Inventur gehört. Die Inventur der Gemeinde stellt dabei als Bestandsaufnahme eine lückenlose, mengen- und 
wertmäßige Erfassung des Vermögens und der Schulden einer Gemeinde zu einem bestimmten Stichtag durch 
eine Inaugenscheinnahme in Form von Messen, Wiegen usw. dar. Eine solche Stichtagsinventur ist in einem 
angemessenen und abgegrenzten Zeitraum um den Abschlussstichtag durchzuführen.  
 
Die Vorschrift des § 28 GemHVO NRW ist daher darauf ausgerichtet, dass die Gemeinde durch die Inventur 
einen Überblick über ihr gesamtes Vermögen erhält. Sie muss deshalb zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres 
die in ihrem wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, die Schulden und Rechnungsabgren-
zungsposten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufnehmen. Ergänzend zu 
den Bestimmungen über die Durchführung der Inventur sind Inventurvereinfachungen für die Gemeinde zugelas-
sen worden, um die Wirtschaftlichkeit der Inventur zu erhöhen.  
 
Jede der zugelassenen Vereinfachungen ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Dieses soll dazu 
beitragen, dass die Inventurzwecke auch dann erfüllt werden, wenn eine Vereinfachungsmöglichkeit angewendet 
wird. In den Fällen, in denen von einer Vereinfachungsmöglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, ist von der 
Gemeinde zuvor zu prüfen, ob die vorgesehene Maßnahme zu mehr Wirtschaftlichkeit beiträgt als die normale 
Inventur und der Grundsatz der Vollständigkeit sowie der Grundsatz der Richtigkeit nicht unvertretbar beeinträch-
tigt werden. Die Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers sind daher an der örtlich tatsächlich gestalteten In-
ventur auszurichten. 
 
 
1.3.3 Die Prüfung des aufgestellten Inventars 
 
Die haushaltsrechtliche Vorgabe, den Wert der einzelnen in der Inventur zum Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res erfassten Vermögensgegenstände und Schulden in einem Bestandsverzeichnis (Inventar) anzugeben, dient 
der zutreffenden Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde im gemeindlichen Jahresab-
schluss und ist Gegenstand der Abschlussprüfung (vgl. § 28 Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW). Das Inventar ist 
das gemeindliche Verzeichnis, das Auskunft über das Ergebnis der gemeindlichen Inventur nach Art, Menge und 
Wert gibt. Es ist als Bestandsverzeichnis daher zeitnah zum Abschlussstichtag 31. Dezember aufzustellen. Es 
bildet die Grundlage für die aufzustellende Bilanz und den Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss.  
 
Die o.a. Vorschrift enthält aber keine Formvorschriften über das Inventar. Es sind darin die gemeindlichen Ver-
mögensgegenstände und die Schulden der Gemeinde jedoch immer getrennt voneinander aufzuführen. Die GoB 
verlangen bei der Aufstellung des Inventars die Beachtung der Grundsätze Klarheit, Übersichtlichkeit und Nach-
vollziehbarkeit in der Darstellung. Die Gliederung in der Darstellung des gemeindlichen Inventars muss daher 
diesen Anforderungen entsprechen. 
 
 
1.3.4 Die Prüfung der örtlichen Abschreibungstabelle 
 
Nach der Vorschrift ist in die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses auch die Übersicht über die örtlich 
festgelegten Nutzungsdauern der gemeindlichen Vermögensgegenstände (Örtliche Abschreibungstabelle) einzu-
beziehen. Die Gemeinde hat nach § 27 Absatz 3 GemHVO NRW für ihre Bestimmung der wirtschaftlichen Nut-
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zungsdauer ihrer abnutzbaren Vermögensgegenstände den vom Innenministerium bekannt gegebenen „NKF-
Rahmen für kommunale Abschreibungen“ zugrunde zu legen.  
 
Aus dieser Vorgabe ergibt sich, dass sich die Gemeinde bei der Erstellung ihrer örtlichen Übersicht (Abschrei-
bungstabelle) i.d.R. innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens zu bewegen hat. Die örtlichen Festlegungen über 
die Nutzungsdauern der gemeindlichen Vermögensgegenstände sollen dadurch transparent und für die Anwen-
dung verbindlich gemacht werden. Die Prüfung der örtlichen Abschreibungstabelle wird sich daher i.d.R. auf die 
Einhaltung dieser allgemeinen Vorgaben beschränken können. 
 
 
1.4 Zu Satz 4 (Prüfung des Lageberichtes der Gemeinde): 
 
Der Lagebericht der Gemeinde, der dem Jahresabschluss beizufügen ist (vgl. § 95 Absatz 1 Satz 4 GO NRW), ist 
vom Rechnungsprüfungsausschuss daraufhin zu prüfen, ob der Bericht mit dem gemeindlichen Jahresabschluss 
in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde erwecken. Außerdem müssen die Verantwortlichen in der Gemeinde im 
Lagebericht eine ausreichende Auskunft zu den künftigen Chancen und Risiken der Gemeinde geben, die vom 
Abschlussprüfer einzuschätzen und zu beurteilen ist. Dabei kann er die „Grundsätze ordnungsmäßiger Lagebe-
richterstattung“ als Beurteilungsmaßstäbe heranziehen.  
 
Der jährliche Lagebericht der Gemeinde hat daher eine umfassende und vielfältige Ergänzungsfunktion zum 
gemeindlichen Jahresabschluss. Seine Aussagen müssen daher klar, sorgfältig abgewogen und zeitnah sein. Bei 
seiner Aufstellung sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) zu beachten. Für die äuße-
re Gestaltung des Lageberichts, seinen Aufbau und Umfang sind jedoch keine besonderen Formvorgaben vorge-
geben worden. Die Fülle der Informationen verlangt aber eine grundlegende Strukturierung. Auch die Gliederung 
des Lageberichts muss mit ihren einzelnen Elementen dazu beitragen, dass der Lagebericht der Gemeinde im 
Zusammenhang mit dem gemeindlichen Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt (vgl. § 48 GemHVO NRW).  
 
Im gemeindlichen Lagebericht sind auch die Informationen zu prüfen, durch die über Vorgänge und Ereignisse 
Auskunft gegeben wird, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und Auswirkungen auf die Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde haben können (Nachtragsbericht). Im gemeindlichen 
Lagebericht sollen deshalb z. B. wesentliche Informationen enthalten sein, wenn sich die Rahmenbedingungen 
für die Verwaltungstätigkeit der Gemeinde im laufenden oder in weiteren Haushaltsjahren als Folgejahr des ab-
geschlossenen Haushaltsjahres voraussichtlich ändern werden und diese Gegebenheiten ggf. zu einer anderen 
Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und/oder der Entwicklung der 
wirtschaftlichen Lage der Gemeinde geführt hätten. Die Berichterstattung im Lagebericht umfasst dabei auch 
Vorgänge und Ereignisse, die aufgrund des Stichtagsprinzips und unter Berücksichtigung des Wertaufhellungs-
prinzips nicht in den gemeindlichen Jahresabschluss einbezogen werden.  
 
Die Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers zum Lagebericht sind nach den gleichen Grundsätzen vorzuneh-
men, wie sie bei der Prüfung der Bestandteile des gemeindlichen Jahresabschlusses zur Anwendung kommen. In 
die Prüfung sind daher grundsätzlich alle im Lagebericht der Gemeinde gemachten Angaben einzubeziehen. 
Sofern der gemeindliche Lagebericht gleichwohl Informationen enthält, die nicht der Abschlussprüfung unterlie-
gen, sollten solche Angaben in einem gesonderten Abschnitt des Lageberichtes dargestellt werden. Der Ab-
schlussprüfer kann ggf. eine Richtigstellung dieser Inhalte des Lageberichtes veranlassen, soweit diese Informa-
tionen ggf. einen falschen Eindruck von der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde vermitteln sollten. 
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1.5 Zu Satz 5 (Prüfungsbericht): 
 
1.5.1 Die Prüfungsaussagen 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über die Art und den Umfang seiner Prüfung des gemeindlichen Jahres-
abschlusses sowie über das Ergebnis seiner Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen. Er hat daher die erfor-
derlichen Prüfungshandlungen unter Berücksichtigung der gemeindlichen Verhältnisse eigenverantwortlich und in 
Kenntnis der Aufgabenerfüllung der Gemeinde nach pflichtgemäßem Ermessen sorgfältig zu bestimmen. Es 
muss dabei gewährleistet werden, dass die Prüfungsaussagen vom Ausschuss mit hinreichender Sicherheit ge-
troffen werden können und ein Prüfungsbericht erstellt werden kann.  
 
Der Prüfungsbericht über die gemeindliche Abschlussprüfung sollte daher sachgerecht die notwendigen Prü-
fungsaussagen zur wirtschaftlichen Lage der Gemeinde enthalten. Der Umfang der Berichterstattung kann dabei 
an den einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen sowie an der Bedeutung und dem Risikogehalt der 
darzustellenden Sachverhalte orientiert werden. Soweit erläuternde Darstellungen notwendig werden, können 
diese ggf. auch als Anlagen dem Prüfungsbericht beigefügt werden. Im Prüfungsbericht sollte aber eine hinrei-
chende Beurteilung enthalten sein. Die Anlagen dürfen dabei die Berichterstattung nicht unübersichtlich werden 
lassen. Einige Beispiele für Prüfungsaussagen werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Beispiele für Prüfungsaussagen zum Jahresabschluss 

 
 
- Darstellung, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen, 

insbesondere die gemeindliche Haushaltssatzung und die sonstigen ortsrechtli-
chen Bestimmungen beachtet worden sind. 

 
 
- Darstellung, ob die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung ausrei-

chend ausgegliedert und ihre Posten und Positionen ausreichend erläutert wurden. 
 
 
- Darstellung, ob der Anhang den an ihn gestellten Anforderungen entspricht und 

insbesondere die gesonderten zu machenden Angaben zutreffend enthält. 
 
 
- Darstellung, ob die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über 

örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände den rechtlichen 
Anforderungen entsprechend und das durch den Jahresabschluss zu vermittelnde 
Bild der Gemeinde in ausreichendem Maße ermöglichen. 

 
 
- Aussage, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob 

seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde erwecken, einen Überblick über 
die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die 
Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr gibt und auf die Chancen und Risiken 
für die künftige Entwicklung der Gemeinde eingeht.  

 
 
-  Darstellung von Unrichtigkeiten und Verstößen, die sich auf die weitere Entwick-

lung der Gemeinde wesentlich auswirken oder sie beeinflussen können. 
 
 
- eigene Beurteilung der Lage der Gemeinde. 
 

Abbildung 196 „Beispiele für Prüfungsaussagen zum Jahresabschluss“ 
 
Für die Darstellungen im Prüfungsbericht sowie für seine Gestaltung bestehen über die genannten Vorschriften 
hinaus keine weiteren haushaltsrechtlichen Vorgaben. Der Prüfungsbericht ist von der Gemeinde bzw. von den 
Verantwortlichen für die Jahresabschlussprüfung nach örtlichen Bedürfnissen eigenverantwortlich auszugestalten 
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und zu unterzeichnen. Er sollte durch seine besonderen Aussagen und Darstellungen auch eine vorbeugende 
Wirkung entfalten, insbesondere hinsichtlich der aufgedeckten Mängel. Die darin enthaltenen Informationen kön-
nen zudem zur Verhinderung von Unregelmäßigkeiten beitragen, gleichwohl aber deren künftige Vermeidung 
nicht garantieren. 
 
 
1.5.2 Die Grundsätze der Berichterstattung 
 
Für die Aussagefähigkeit des Prüfungsberichtes haben sich besondere Berichtsgrundsätze entwickelt, die auch 
bei der Erarbeitung von gemeindlichen Prüfungsberichten beachtet werden sollten. Für den Prüfungsbericht be-
stehen folgende allgemeine Grundsätze der Berichterstattung (vgl. Abbildung). 
 

 
Berichtsgrundsätze für den Prüfungsbericht 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

 
Grundsatz der 
Schriftlichkeit 

 

 
Nach diesem Grundsatz ist der Prüfungsbericht schriftlich zu erstat-
ten. Dieses bedeutet u.a., dass der Prüfungsbericht in Papierform 
vorliegen muss. Wenn mündlich berichtet wird, müssen die gege-
benen Informationen gleichwohl im Prüfungsbericht enthalten sein. 
Außerdem beinhaltet der Grundsatz, dass das Prüfungsergebnis 
bzw. der Bestätigungsvermerk vom Prüfer zu unterzeichnen ist.  
 

Grundsatz der 
Klarheit 

 
Nach diesem Grundsatz ist die Berichterstattung über die Prüfung 
im Prüfungsbericht für den Rat und die Bürger als Öffentlichkeit so 
eindeutig und problemorientiert zu machen, dass eine übersichtli-
che Gliederung des Berichtes und ein sachlicher Stil zu verwenden 
ist und ggf. ergänzende Unterlagen zur Verfügung zu stellen sind 
(z.B. als Anlagen zum Prüfungsbericht.  
 

 
Grundsatz der  

Wahrheit 
 

 
Nach diesem Grundsatz muss der Inhalt des Prüfungsberichtes den 
tatsächlichen Gegebenheiten bei der zu prüfenden Stelle entspre-
chen. Die Prüfungstätigkeit muss sich mit den Aussagen darüber 
und den dafür zugrunde liegenden Dokumenten decken. Der Be-
richtspflichtige muss ggf. bestätigen, dass einzelne Sachverhalte 
nicht geprüft werden konnten.  
 

Grundsatz der  
Vollständigkeit 

 
Nach diesem Grundsatz muss der Prüfungsbericht alle wesentli-
chen Ergebnisse und Einwendungen enthalten. Dabei ist zu ent-
scheiden, wie mit vertraulichen Angaben und personenbezogenen 
Daten umzugehen ist. Der Grundsatz umfasst auch die Vorgabe, 
dass der Prüfungsbericht als Gesamtwerk erstellt wird und nicht in 
einzelne Berichte aufgeteilt wird, die ggf. nicht miteinander in Ver-
bindung stehen. 
 

Grundsatz der  
Verständlichkeit 

 
Nach diesem Grundsatz sind die Informationen der Prüfung für den 
Rat und die Bürger als Öffentlichkeit so aufzubereiten und verfügbar 
zu machen, dass die wesentlichen Informationen über die Prüfung 
auch für die Adressaten der Berichterstattung verständlich sind.  
 

Grundsatz der  
Unparteilichkeit 

 
Nach diesem Grundsatz hat der Abschlussprüfer unter Berücksich-
tigung der verfügbaren Informationen unvoreingenommen, sachlich 
und möglichst objektiv über die durchgeführte Prüfung zu berichten, 
ggf. auch Aussagen zum Selbstprüfungsverbot bzw. seiner eigenen 
Unabhängigkeit zu machen.  
 

Abbildung 197 „Berichtsgrundsätze für den Prüfungsbericht“ 
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Für die Darstellungen im Prüfungsbericht sowie für seine Gestaltung bestehen nach der haushaltsrechtlichen 
Vorschrift keine besonderen Vorgaben. Jedoch muss der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses 
eindeutige Formulierungen zu den geprüften örtlichen Sachverhalten enthalten, um Fehlinterpretationen und 
Fehldeutungen zu vermeiden. 
 
 
1.6 Zu Satz 6 (Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk): 
 
Nach dieser Vorschrift hat der Rechnungsprüfungsausschuss den Bestätigungsvermerk in den Prüfungsbericht 
aufzunehmen. Dieser Vermerk muss eine klar und schriftlich zu formulierende Gesamtbeurteilung des Prüfungs-
ergebnisses über den gemeindlichen Jahresabschluss enthalten. Es liegt in der Verantwortung des Ausschusses, 
ob und in welchem Umfang der Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses dabei auf den ihm 
vorgelegten Bestätigungsvermerken der örtlichen Rechnungsprüfung oder von Dritten als Prüfer aufgebaut wird.  
 
Der Bestätigungsvermerk entfaltet zudem eine rechtliche Wirkung dadurch, dass erst nach seiner Erstellung und 
Unterzeichnung die Jahresabschlussprüfung als abgeschlossen und der gemeindliche Jahresabschluss als ge-
prüft gilt. Der Jahresabschluss kann erst dann durch den Rat der Gemeinde festgestellt werden (vgl. § 96 Absatz 
1 GO NRW). Bei der Festlegung der Inhalte und Abgrenzungen des Bestätigungsvermerks oder des Vermerks 
über seine Versagung sind die Absätze 4 bis 7 dieser Vorschrift zu beachten. Die „Grundsätze für die ordnungs-
mäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken“ können dabei vom Rechnungsprüfungsausschuss bzw. den zuvor 
tätigen Abschlussprüfern als Beurteilungsmaßstäbe herangezogen werden.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Stellungnahmen zum Prüfungsergebnis): 
 
2.0 Allgemeine Zusammenhänge 
 
Eine Zusammenarbeit zwischen dem Rechnungsprüfungsausschuss des Rates und der örtlichen Rechnungsprü-
fung als örtliche Prüfungsinstanzen zur Erledigung der anstehenden Prüfungsarbeiten beim gemeindlichen Jah-
resabschluss ist gesetzlich erwünscht. Insbesondere im Rahmen der Abschlussprüfungen (Jahresabschluss und 
Gesamtabschluss der Gemeinde) ist eine Zusammenarbeit der Prüfungsinstanzen mit der gemeindlichen Verwal-
tung notwendig. Die innergemeindliche Zusammenarbeit kann z. B. helfen, aufgetretene Fehler und Unstimmig-
keiten im gemeindlichen Jahresabschluss, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde entgegenstehen, vor der 
Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Gemeinde zu beseitigen. 
 
Die Zusammenarbeit erfordert aber auch, dass der Bürgermeister und der Kämmerer den Entwurf des Prüfungs-
berichtes sowie des Prüfungsergebnisses vor der Abgabe an den Rat der Gemeinde zur Kenntnisnahme erhal-
ten, um ggf. eine Stellungnahme dazu abgeben zu können. Der Rechnungsprüfungsausschuss kann dadurch 
seine Prüfungsbemerkungen und Beanstandungen auf die wesentlichen Fälle beschränken, in denen trotz Erläu-
terungen und Bereitstellung von Nachweisen und Informationen seitens der gemeindlichen Verwaltung die Be-
denken der Abschlussprüfer nicht ausgeräumt werden konnten und daher weiter bestehen.  
 
In den Fällen, in denen der Bürgermeister und/oder der Kämmerer eine Stellungnahme zum Prüfungsbericht des 
Rechnungsprüfungsausschusses abgeben, sollte der Rechnungsprüfungsausschuss diese Unterlagen zusam-
men mit seinem Prüfungsbericht dem Rat vorlegen. Eine Information kann auch dann geboten sein, wenn der 
Rechnungsprüfungsausschuss den Anregungen des Bürgermeisters und/oder des Kämmerers gefolgt ist. Ein 
solcher Informationsaustausch kann die Zusammenarbeit zwischen dem Rat der Gemeinde und der gemeindli-
chen Verwaltung stärken.  
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Ein Ziel dieser Vorschrift ist es aber auch, möglichst unnötige Prüfungsfeststellungen zu vermeiden. Die Stellung-
nahmen des Bürgermeisters und des Kämmerers sollen daher bereits im Vorfeld der Feststellung des gemeindli-
chen Jahresabschlusses entstandene Unstimmigkeiten ausräumen. Die örtliche Zusammenarbeit sollte zudem 
während der gesamten Prüfungszeit bestehen. Sie kann in einer gemeinsamen Schlussbesprechung enden, die 
zur gegenseitigen Anerkennung des erarbeiteten Prüfungsergebnisses führen kann. Dieses Verfahren kann ent-
sprechend auch beim gemeindlichen Gesamtabschluss zur Anwendung kommen, der in der gleichen Art und 
Weise aufzustellen und zu prüfen ist wie der gemeindliche Jahresabschluss. 
 
 
2.1 Zu Satz 1 (Stellungnahme des Bürgermeisters): 
 
Durch den Rechnungsprüfungsausschuss ist dem Bürgermeister vor der Abgabe des Prüfungsberichtes an den 
Rat eine Gelegenheit zur Stellungnahme zum Prüfungsergebnis zu geben. Dieses Recht des Bürgermeisters ist 
sachgerecht, denn er ist für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten gemeindlichen 
Verwaltung verantwortlich und verteilt die Geschäfte (vgl. § 62 Absatz 1 GO NRW). Er ist deshalb von dem durch 
den Rechnungsprüfungsausschuss festgestellten Prüfungsergebnis unmittelbar betroffen.  
 
Der Bürgermeister ist außerdem dadurch unmittelbar in seiner Amtsfunktion betroffen, weil aufgrund des geprüf-
ten Jahresabschlusses die Ratsmitglieder über seine Entlastung entscheiden (vgl. § 96 Absatz 1 Satz 4 GO 
NRW). Diese Entlastung ist eine Festlegung der Ratsmitglieder dahingehend, dass aufgrund des dem Rat vorge-
legten Jahresabschlusses und der vorgenommenen Prüfung keine Einwendungen gegen die Haushaltsführung 
des Bürgermeisters im abgelaufenen Haushaltsjahr erhoben werden. Dem Bürgermeister wird deshalb ein An-
spruch zugestanden, vor Abgabe des Prüfungsberichtes durch den Rechnungsprüfungsausschuss an den Rat 
eine Stellungnahme dazu abgeben zu können.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Stellungnahme des Kämmerers) 
 
Nach der Vorschrift ist auch dem Kämmerer vor Abgabe des Prüfungsberichtes durch den Rechnungsprüfungs-
ausschuss an den Rat eine Gelegenheit zur Stellungnahme zum Prüfungsergebnis zu geben. Die Beteiligung des 
Kämmerers setzt dabei voraus, dass der Bürgermeister den vom Kämmerer aufgestellten Entwurf des gemeindli-
chen Jahresabschlusses verändert und der Kämmerer dazu eine Stellungnahme abgegeben hat (vgl. § 95 Absatz 
3 Satz 3 GO NRW).  
 
Diese Beteiligung ist sachgerecht, denn dem Kämmerer der Gemeinde steht das Recht zu, sowohl bei der Auf-
stellung des Entwurfs der gemeindlichen Haushaltssatzung als auch bei der Aufstellung des Entwurfs des ge-
meindlichen Jahresabschlusses eine von der Meinung des Bürgermeisters abweichende Auffassung zu vertreten. 
Eine Beteiligung des Kämmerers kann aber auch freiwillig aufgrund seiner Funktion als Finanzverantwortlicher 
der Gemeinde erfolgen. Insbesondere wenn das erarbeitete Prüfungsergebnis eine erhebliche Bedeutung für die 
Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft hat, bietet sich eine Stellungnahme zum Prüfungsergebnis 
über den gemeindlichen Jahresabschluss an.  
 
 
2.3 Die Stellungnahme der örtlichen Rechnungsprüfung 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich zur Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses der örtlichen 
Rechnungsprüfung zu bedienen (vgl. § 59 Absatz 3 GO NRW). Er baut daher i.d.R. seine Abschlussprüfung auf 
dem Prüfungsergebnis der der örtlichen Rechnungsprüfung auf, die dazu einen eigenen Prüfungsbericht und 
einen Bestätigungsvermerk zu erstellen hat. Das Prüfungsergebnis des Rechnungsprüfungsausschusses kann 
ggf. jedoch erheblich vom Prüfungsergebnis der örtlichen Rechnungsprüfung abwichen.  
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 101 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 971 

In solchen Fällen sollte der Rechnungsprüfungsausschuss mit seinem Prüfungsbericht und seinem Bestätigungs-
vermerk auch die (abweichende) Auffassung der örtlichen Rechnungsprüfung zum gemeindlichen Jahresab-
schluss dem Rat zur Kenntnisnahme vorlegen. Diese Informationen an den Rat sind sachgerecht und geboten, 
denn die örtliche Rechnungsprüfung ist dem Rat unmittelbar verantwortlich und ihm in ihrer sachlichen Tätigkeit 
unmittelbar unterstellt.  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Inhalt und Aussage des Bestätigungsvermerks):  
 
3.1 Zu Satz 1 (Ergebnis der Prüfung im Bestätigungsvermerk): 
 
Die Regelung in der Vorschrift stellt ausdrücklich klar, dass der Rechnungsprüfungsausschuss das Ergebnis der 
Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses in einem Bestätigungsvermerk zusammenzufassen hat. Dieser 
Bestätigungsvermerk enthält damit ein Gesamturteil über das Prüfungsergebnis unter Einbeziehung des im Ein-
zelnen in Absatz 1 der Vorschrift definierten Prüfungsumfangs (Prüfungsurteil). Dabei soll das Gesamturteil des 
Ausschusses nicht als Addition vieler Einzelurteile verstanden werden, sondern durch Gewichtung der Beurtei-
lung einzelner Prüfungsergebnisse gebildet werden. Es muss festgestellt werden, ob der gemeindliche Jahresab-
schluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt.  
 
Das Ergebnis der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses soll zudem regelmäßig in positiver Form darge-
stellt werden. Nur bei Verstößen sind entsprechende Einschränkungen möglich, z. B. wenn gesetzliche Vorschrif-
ten, Satzungen oder sonstige ortsrechtliche Bestimmungen nicht beachtet worden sind. Außerdem können vom 
Abschlussprüfer auch zusätzlich Hinweise gegeben werden, soweit aus Sicht der Prüfer besondere Anmerkungen 
zu örtlichen Geschäftsvorfällen, Sachverhalten oder Gegebenheiten zu machen sind. Möglichen Einschränkun-
gen, Einwendungen und Hinweisen müssen dabei belastbare und belegbare Prüfungserkenntnisse zugrunde 
liegen. Ein Prüfungsbeleg dient dabei dem Nachweis des Vorliegens eines haushaltswirtschaftlichen Verstoßes 
sowie seiner richtigen und vollständigen Ermittlung.  
 
Die Prüfungsunterlagen müssen deshalb auch danach unterschieden werden, ob und welche einzelnen Teile als 
Prüfungsbelege die Grundlage für Einschränkungen des Bestätigungsvermerks und/oder für Einwendungen dar-
stellen. Solche Prüfungsbelege müssen deshalb die notwendigen Hinweise enthalten, um eine Verbindung zum 
Bestätigungsvermerk oder den im Prüfungsbericht enthaltenen Einwendungen herstellen zu können. Deren Rich-
tigkeit kann nur anhand der damit zusammenhängenden Belege überprüft werden. Das Belegprinzip bildet des-
halb ein wichtiges Erfordernis zur Sicherstellung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Prüfungsaussagen im 
Rahmen der örtlichen Abschlussprüfung.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss darf zudem seinen Bestätigungsvermerk erst erteilen, wenn seine Prüfung 
materiell abgeschlossen ist und er sich ein Gesamturteil über den gemeindlichen Jahresabschluss gebildet hat. 
Soweit im Einzelfall erforderlich, können aber Zwischeninformationen über den Stand der Prüfungsarbeiten gege-
ben werden. Dabei kann je nach Stand der Prüfung bereits auch angekündigt werden, dass aufgrund der vorlie-
genden Prüfungsergebnisse voraussichtlich keine Einwendungen erhoben werden und ggf. ein uneingeschränk-
ter Bestätigungsvermerk erteilt werden kann. Eine solche Aussage sollte dabei immer unter den Vorbehalt gestellt 
werden, dass die weitere Prüfung das bisher mögliche Prüfungsergebnis bestätigt.  
 
Nach Abschluss der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses hat der Rechnungsprüfungsausschuss das 
Ergebnis seiner Prüfung im Bestätigungsvermerk und den Prüfungsbericht dem Rat der Gemeinde als Auftragge-
ber zuzuleiten. Mit diesem Bestätigungsvermerk aus der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses wird im 
Übrigen ein unbegrenzter Adressatenkreis über das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung informiert, denn die 
Beratungen des Rates über das Prüfungsergebnis finden regelmäßig in öffentlicher Sitzung statt. Damit wird der 
Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses ebenfalls öffentlich gemacht.  
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3.2 Zu Satz 2 (Kernelemente des Bestätigungsvermerks): 
 
Die Vorschrift benennt die Kernelemente des im Rahmen der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung aufzustel-
lenden Bestätigungsvermerks des Rechnungsprüfungsausschusses. In dessen Bestätigungsvermerk sind neben 
Beschreibung des Prüfungsgegenstandes auch die Art und der Umfang seiner Prüfung zu beschreiben. Dabei 
sind die angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und Prüfungsgrundsätze anzugeben. Diese Festlegungen 
stellen die Grundlage dafür dar, dass im Bestätigungsvermerk z. B. die Aussage getroffen werden kann „Der 
Jahresabschluss der Gemeinde für das Haushaltsjahr ..., bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und 
den Teilrechnungen sowie der Bilanz und dem Anhang wurde unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, 
des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und des 
Lageberichts der Gemeinde geprüft.“  
 
Im Rahmen der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung ist aber auch die Feststellung wichtig, ob in die Ab-
schlussprüfung die Haushaltssatzung sowie weitere Bestimmungen von Satzungen der Gemeinde und die sons-
tigen ortsrechtlichen Bestimmungen einbezogen worden sind. Auch eine Aussage über die Prüfungshandlungen 
ist erforderlich, z. B. dass im Rahmen der Prüfung die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, die 
Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, der Jahresabschluss und der 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt wurden. Diese Verpflichtungen erfordern, dass 
im Rahmen der Durchführung der Jahresabschlussprüfung auch eine entsprechende Dokumentation durch den 
Abschlussprüfer vorzunehmen ist, um zutreffend die nach der haushaltsrechtlichen Vorschrift erforderlichen Prü-
fungsaussagen machen zu können.  
 
 
3.3 Zu Satz 3 (Tenorierung des Bestätigungsvermerks): 
 
3.3.01 Allgemeine Zwecke 
 
Der im Rahmen der Abschlussprüfung abzugebende Bestätigungsvermerk soll eine zweifelsfreie Beurteilung des 
Prüfungsergebnisses enthalten. Die Vorschrift benennt dazu vier Möglichkeiten der Tenorierung des gemeindli-
chen Bestätigungsvermerks. Die Inhalte der einzelnen Tenorierungen des Bestätigungsvermerks über die ge-
meindliche Abschlussprüfung werden in den Absätzen 4 und 5 der Vorschrift näher bestimmt. Danach bestehen 
folgende Möglichkeiten (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Möglichkeiten der Tenorierung des Bestätigungsvermerks 

 
 
Aus dem Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschuss muss sich zwei-
felsfrei ergeben, 
 
- ob ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird (vgl. Nummer 1) oder  
 
 
- ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird (vgl. Nummer 2) oder 
 
 
- der  Bestätigungsvermerk auf Grund von Beanstandungen versagt wird (vgl. Nummer 3) oder 
 

 
- der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wird, weil sich der Ausschuss als Prüfungsgremium 

nicht in der Lage ist, eine Beurteilung vorzunehmen (vgl. Nummer 4). 
 

Abbildung 198 „Die Möglichkeiten der Tenorierung des Bestätigungsvermerks“ 
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Aufgrund der fachlichen Grundsätze entstehen Klarstellungen und dadurch detaillierte Aussagen im Bestäti-
gungsvermerk, denn dieser soll das getroffene Gesamturteil wieder spiegelt. Der Inhalt des Bestätigungsver-
merks wird dabei durch die Ziele und Aufgaben der Jahresabschlussprüfung bestimmt. Außerdem entfaltet er 
eine rechtliche Wirkung dadurch, dass nach seiner Erstellung und Unterzeichnung die Jahresabschlussprüfung 
als abgeschlossen und der gemeindliche Jahresabschluss als geprüft gilt. Erst dann kann der gemeindliche Jah-
resabschluss vom Rat der Gemeinde festgestellt werden (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW). 
 
 
3.3.02 Die Gestaltung des Bestätigungsvermerks 
 
Die Vorschrift regelt das Nähere über die Formulierung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks. Er ist 
vom Rechnungsprüfungsausschuss sachverhaltsabhängig im Rahmen seiner Abschlussprüfung zu gestalten und 
von seinem Vorsitzenden zu unterzeichnen. Seine Inhalte sollten dabei so gegliedert und die gewählten Formulie-
rungen so aussagefähig sein, dass für die Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses der Bestätigungs-
vermerk möglichst klar und eindeutig ist. Außerdem sollte der Bestätigungsvermerk im Rahmen der Gestaltungs-
freiheit der Gemeinde nicht bei jedem folgenden Jahresabschluss eine neue Form erhalten.  
 
Für die Gemeinde bietet es sich an, für den Bestätigungsvermerk eine Grundgliederung aus Überschrift, Einlei-
tung und Sachverhaltsdarstellung sowie einer daran anschließenden Beurteilung mit abschließendem Urteil fest-
zulegen. Daran können sich dann weitere Hinweise des Abschlussprüfers anschließen. Diese Teile können dann 
jährlich entsprechend den örtlichen Verhältnissen ausgefüllt werden. Es sollten dabei zu allgemeine Formulierun-
gen vermieden werden, um das Ergebnis der örtlichen Prüfung sachgerecht und zutreffend auszuweisen.  
 
Die „Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken“, die bei den Wirtschaftsprüfern 
zur Anwendung kommen, können dabei für den gemeindlichen Bestätigungsvermerk als Beurteilungsmaßstäbe 
herangezogen werden. Ob und in welchem Umfang der Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschus-
ses dabei auf ihm vorgelegten Bestätigungsvermerken der örtlichen Rechnungsprüfung oder Dritter als Prüfer 
aufgebaut wird, liegt in der Verantwortung des Ausschusses.  
 
 
3.3.1 Zu Nummer 1 (Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk): 
 
Mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers zum gemeindlichen Jahresabschluss 
wird von ihm unter Einbeziehung des Lageberichtes festgestellt, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
führt hat und der Jahresabschluss ein zutreffendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde vermittelt. Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers kann z. B. folgende 
Fassung haben (vgl. Abbildung). 
 

 
Ein Beispiel für einen Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 

 
 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 

Der Jahresabschluss der Gemeinde … für das Haushaltsjahr ..., bestehend aus der Ergebnisrechnung, 
der Finanzrechnung und den Teilrechnungen sowie der Bilanz und dem Anhang wurde nach § 101 
i.V.m. § 95 GO NRW unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht 
über örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und des Lageberichts geprüft. In 
die Prüfung sind die haushaltsrechtlichen Vorschriften, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr … 
sowie ergänzende Regelungen von örtlichen Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, 
soweit sich diese auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft beziehen, einbezogen worden. Die Prüfung 
wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht zu vermittelnden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde  … wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der 
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Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Verwaltungstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt  worden. Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung hat die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des 
Bürgermeisters der Gemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts umfasst.  
 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den haushalts-
rechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der örtlichen Satzungen und sonstigen 
ortsrechtlichen Bestimmungen, soweit sich diese auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft beziehen. 
Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
der Gemeinde. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt 
auch ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde … 
In diesem Bericht werden die Chancen und Risiken der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung der 
Gemeinde zutreffend dargestellt. 
 

Abbildung 199 „Ein Beispiel für einen Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss“ 
 
Das Ergebnis im Bestätigungsvermerk soll auf den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen des Abschluss-
prüfers aufbauen und aufzeigen, dass der gemeindliche Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, Satzun-
gen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht. Es wird damit eine positive Gesamtaussage zum 
gemeindlichen Jahresabschluss dahingehend getroffen, dass dieser Abschluss insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde vermittelt und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 
der Gemeinde zutreffend dargestellt sind. 
 
 
3.3.2 Zu Nummer 2 (Eingeschränkter Bestätigungsvermerk): 
 
Vom Abschlussprüfer darf ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt werden, wenn der von ihm geprüfte 
Jahresabschluss unter Beachtung der vom Prüfer vorgenommenen, in ihrer Tragweite erkennbaren Einschrän-
kung ein den tatsächlichen Verhältnissen im Wesentlichen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Eine Einschränkung des Bestätigungsvermerks setzt voraus, 
dass die festgestellten Beanstandungen und der betroffene abgrenzbare Bereich von wesentlicher Bedeutung für 
die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind.  
 
Der Abschlussprüfer hat dabei auch die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der Gemeinde festzustellen 
und zu beurteilen. Sofern mehrere Mängel vorliegen, die für sich allein genommen unwesentliche Mängel darstel-
len, ist zu prüfen, ob diese in ihrer Gesamtheit so wesentlich sind, dass eine Einschränkung des Bestätigungs-
vermerks geboten ist. Diese Sachlage gilt entsprechend für die Feststellung, dass nicht beurteilbare Bereiche bei 
der Gemeinde vorhanden sind. Bei einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk muss für den Prüfer aber noch 
ein Positivbefund zu wesentlichen Teilen der gemeindlichen Rechnungslegung möglich sein. Jedoch können ggf. 
örtliche Anlässe dafür bestehen, dass durch den Prüfer eine Einwendung zu erheben ist.  
 
Ein Sachverhalt, der im Rahmen der Jahresabschlussprüfung beanstandet werden soll, muss auch noch zum 
Zeitpunkt des Abschlusses der Prüfung vorliegen. Werden dagegen festgestellte Fehler im Ablauf der Prüfung 
durch die Gemeinde korrigiert, führt dies nicht zu einer Einschränkung des Bestätigungsvermerks. Ein einge-
schränkter Bestätigungsvermerk wird deshalb nur dann erteilt, wenn der Jahresabschluss zum Zeitpunkt des 
Abschlusses der örtlichen Prüfung unter Beachtung der vom Prüfer vorgenommenen und in ihrer Tragweite er-
kennbaren Einschränkungen ein den tatsächlichen Verhältnissen im Wesentlichen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. In diesen Fällen ist es dem Abschlussprü-
fer trotz wesentlicher Beanstandungen noch möglich, eine positive Gesamtaussage zu treffen. 
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3.3.3 Zu Nummer 3 (Versagung des Bestätigungsvermerks): 
 
Im Rahmen der Abschlussprüfung ist in den Fällen, in denen die Beanstandungen so erheblich sind, dass durch 
den gemeindlichen Jahresabschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde mehr vermittelt wird, der Bestätigungsvermerk zu versagen. 
Der entscheidende Unterschied zu einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk besteht darin, dass der Ab-
schlussprüfer keine positive Gesamtaussage mehr zum gemeindlichen Jahresabschluss treffen kann. Im Rahmen 
der örtlichen Abschlussprüfung sind in diesen Fällen weder die Erfordernisse für einen uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk noch für einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk erfüllt.  
 
In diesen Fällen erfüllt der gemeindliche Jahresabschluss nicht mehr seine Aufgabe, sodass unter Berücksichti-
gung der vom Prüfer vorgenommenen Einschränkung des Bestätigungsvermerks der Abschlussprüfer verpflichtet 
ist, den Bestätigungsvermerk im Rahmen seiner Jahresabschlussprüfung zu versagen. Die erheblichen Bean-
standungen führen damit zu einem negativen Prüfungsurteil des Abschlussprüfers und zur Erstellung eines Ver-
sagungsvermerks und nicht zu einem Bestätigungsvermerk. Eine Verpflichtung des Abschlussprüfers, gleichwohl 
für ordnungsmäßige Teile des gemeindlichen Jahresabschlusses bzw. für Teile der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft sowie der Rechnungslegung der Gemeinde eine positive Aussage zu treffen, besteht dabei nicht. Würde 
ein Abschlussprüfer unterschiedliche Teilergebnisse im Rahmen seiner Prüfung vorstellen, ohne daraus ein Ge-
samtbild zu entwickeln, könnten daraus ggf. unnötige Missverständnisse bei den Adressaten des gemeindlichen 
Jahresabschlusses entstehen.  
 
 
3.3.4 Zu Nummer 4 (Keine Beurteilungsmöglichkeit des Prüfers): 
 
Der Bestätigungsvermerk ist auch dann vom Abschlussprüfer zu versagen, wenn der Prüfer nach Ausschöpfung 
aller angemessenen Möglichkeiten zur Klärung des Sachverhaltes nicht in der Lage ist, eine Beurteilung abzuge-
ben. Die bestehenden Prüfungshemmnisse führen dann zur Versagung. Ein Prüfungshemmnis besteht dann, 
wenn für den Abschlussprüfer bei abgrenzbaren Teilen des gemeindlichen Jahresabschlusses bzw. bei Teilen der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft sowie der Rechnungslegung besondere Umstände vorliegen, die dazu führen, 
dass für ihn eine Beurteilung nicht möglich ist und er keine Aussage treffen kann, um aus seiner Prüfung heraus 
ein Gesamtbild über den gemeindlichen Jahresabschluss zu entwickeln. Dieser Tatbestand der fehlenden Beur-
teilungsmöglichkeit ist dann in einem Vermerk, der nicht als Bestätigungsvermerk zu bezeichnen ist, aufzuneh-
men. Die Versagung des Bestätigungsvermerks ist zudem zu begründen.  
 
 
3.4 Zu Satz 4 (Beurteilung des Prüfungsergebnisses): 
 
Nach der Vorschrift ist der Rechnungsprüfungsausschuss gefordert, seine Beurteilung des Prüfungsergebnisses 
allgemeinverständlich und problemorientiert unter Berücksichtigung des Umstandes vorzunehmen, dass der Rat 
der Gemeinde und der Verwaltungsvorstand den gemeindlichen Jahresabschluss zu verantworten haben. Diese 
ausdrückliche Regelung soll einerseits dazu beitragen, dass zwischen der Verantwortung des Abschlussprüfers 
und der Verantwortung des Rates und des Verwaltungsvorstands eine Abgrenzung möglich sein muss. Es soll 
auch erreicht werden, dass aus Sicht der Verantwortlichen in der Gemeinde der gemeindliche Jahresabschluss 
und insbesondere der Lagebericht ein Bild der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde zeigen.  
 
Im Rahmen der gemeindlichen Abschlussprüfung muss daher durch den Rechnungsprüfungsausschuss ein Ge-
samturteil entstehen, das aus verschiedenen Teilen bestehen kann, aber auch eine Wertung des Abschlussprü-
fers enthalten muss. Ausgehend von den in der Vorschrift benannten Tenorierungen des Bestätigungsvermerks 
kommen daher ggf. Begründungen und hinweisende Zusätze durch den Abschlussprüfer in Betracht, um adres-
satenbezogen zutreffende Prüfungsaussagen zu erreichen. Dabei ist vom Prüfer abzuschätzen, ob ggf. auch 
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Vorbehalte in Betracht kommen, wenn bis zum Ende der Prüfung von der Gemeinde bestehende Bedingungen, z. 
B. Vertragsbedingungen, noch nicht gegenüber Dritten erfüllt worden sind.  
 
Der Abschlussprüfer kann aber auch zusätzlich zu seiner Prüfungsaussage „Die Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt“ z. B. feststellen, dass nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen 
Bestimmungen entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 
vermittelt. Gleichzeitig hat er eine Prüfungsaussage auch zum gemeindlichen Lagebericht zu treffen, z. B. mit 
dem Inhalt „Der gemeindliche Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss der Gemeinde und vermit-
telt insgesamt ein zutreffendes Bild von der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde. Er stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde zutreffend dar.“ 
 
 
3.5 Zu Satz 5 (Angabe und Beurteilung von Risiken): 
 
3.5.1 Die Pflichten des Abschlussprüfers 
 
Nach der Vorschrift soll der Rechnungsprüfungsausschuss in seinem Prüfungsbericht bzw. im Bestätigungsver-
merk gesondert auf die Risiken für die Gemeinde eingehen, die die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushalts-
wirtschaft der Gemeinde gefährden. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung müssen deshalb die aus Sicht der 
Prüfer bestehenden Risiken für die Gemeinde benannt und bewertet werden, z. B. Risiken aus langfristigen Ver-
trägen der Gemeinde. Ein Hinweis des Abschlussprüfers auf die Angaben zu den gemeindlichen Risiken im La-
gebericht der Gemeinde reicht dabei nicht aus. Die Darstellung von Risiken für die Gemeinde erfolgt vielfach im 
Bestätigungsvermerk nach dem Prüfungsurteil, ohne dass diese Ausführungen gleichzeitig eine Einschränkung 
des Prüfungsurteils des Abschlussprüfers bedeuten.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass bei Vorkenntnissen des Prüfers über mögliche Risiken für die 
Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft der Gemeinde oder auch bei Erkenntnissen des Prüfers aus sei-
ner Prüfung auch vom Prüfer seine Prüfungshandlungen daraus ausgerichtet werden müssen. Außerdem müs-
sen die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung oder Dritte als Prüfer, die Kenntnisse über Risiken für die Ge-
meinde haben, entsprechende Hinweise im Rahmen ihres Prüfungsauftrages und ihrer vorzunehmenden Beurtei-
lung des gemeindlichen Jahresabschlusses geben, z. B. in ihrem Bestätigungsvermerk.  
 
Ein Bestätigungsvermerk hat in diesem Sinne immer Außenwirkung, weil durch einen solchen Vermerk das Er-
gebnis der Prüfung dokumentiert und gegenüber dem Auftraggeber sowie gegenüber den Adressaten der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft offengelegt wird. Diese Gegebenheiten erfordern, abhängig vom jeweiligen Prü-
fungsergebnis, dass jeder an der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung verantwortlich beteiligte Prüfer oder 
eine Prüfungsstelle einen eigenen Bestätigungsvermerk zu erstellen hat. Darauf kann grundsätzlich nicht verzich-
tet werden. Dabei ist vom Prüfer oder der Prüfungsstelle eigenverantwortlich über die Form der Ausfertigung des 
Bestätigungsvermerks und die Formulierung zu entscheiden.  
 
 
3.5.2 Die Sicherung der Aufgabenerfüllung 
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern dient stets der „Sicherung der Aufgabenerfül-
lung“ (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW). Diese Zweckbestimmung ist umfassend und deshalb als tragender Haus-
haltsgrundsatz anzusehen. Als Anknüpfungspunkt für die Aufgabenbestimmung ist § 3 GO NRW heranzuziehen, 
durch den die Aufgaben der Gemeinde bestimmt und abgegrenzt werden. Wegen der Vielzahl und der Verschie-
denartigkeit der gemeindlichen Aufgaben mit einem theoretisch unbegrenzten Bedarf an Finanzmitteln ist eine 
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ständige Bedarfsprüfung unter Berücksichtigung der örtlichen Aufgabenstellungen und der finanziellen Leistungs-
fähigkeit in jeder Gemeinde notwendig.  
 
Die in die Zukunft gerichtete Forderung nach Sicherung der Aufgabenerfüllung setzt eine sorgfältige Planung 
nicht nur für das nächste Haushaltsjahr, sondern auch für die weiteren Jahre im Rahmen der mittel- bis langfristi-
gen Entwicklung der Gemeinde voraus. Daher war ein Bestandteil der Reform des Haushaltsrechts, dass die 
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert wird (vgl. § 84 GO NRW). Unter diesen 
Gesichtspunkten besteht für die Gemeinde im Rahmen der Sicherung der Leistungsfähigkeit eine Verpflichtung 
zur Nachhaltigkeit ihrer Haushaltswirtschaft, die sich nicht nur im jährlichen Haushaltsausgleich ausdrücken darf.  
 
 
3.5.3 Die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
 
Der Begriff „Haushaltswirtschaft“ ist haushaltsrechtlich nicht geregelt. Nach allgemeiner Auffassung gehören 
hierzu alle Dinge und Tätigkeiten der Gemeinde, die mit der Vorbereitung, Aufstellung und Ausführung des jährli-
chen Haushaltsplans (Ergebnisplan und Finanzplan sowie Anlagen) sowie mit der Vorbereitung, Aufstellung und 
Prüfung des Jahresabschlusses (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz sowie Anlagen) zusammenhän-
gen. Auch die Verwaltung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden gehört dazu, denn diese Aufgabe 
entsteht aus dem jährlichen Haushaltskreislauf. Außerdem hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft wirtschaft-
lich, effizient und sparsam zu führen.  
 
In diesem Zusammenhang muss auch im Rahmen der Abschlussprüfung berücksichtigt werden, dass der Haus-
halt für die Gemeinde das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der gemeindlichen Haushalts-
wirtschaft ist. Die Gemeinde hat zudem den gesetzlich vorgesehenen Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 
sowie auch für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-
nung zu erreichen (vgl. § 75 Absatz 2 und § 84 GO NRW).  
 
Die Gemeinde hat insgesamt ihre Haushaltswirtschaft so zu gestalten, dass sie ihren Verpflichtungen für Verlust-
übernahmen für gemeindliche Betriebe, soweit sie anfallen, nachkommen kann. Sie hat dabei auch eine entspre-
chende Vorsorge zu treffen, um Risiken aus den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre soweit wie möglich zu 
minimieren. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist deshalb so zu planen und auszuführen, dass jederzeit ein 
ausreichendes Eigenkapital vorhanden ist und nicht gegen das Überschuldungsverbot verstoßen wird (vgl. § 75 
Absatz 7 GO NRW).  
 
 
4. Zu Absatz 4 (Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk): 
 
4.1 Zu Satz 1 (Erklärungsinhalt des Bestätigungsvermerks): 
 
Die Formulierung und Ausgestaltung des Bestätigungsvermerks ist vom Abschlussprüfer immer im Rahmen sei-
nes Prüfungsauftrages und der Durchführung der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses unter Berück-
sichtigung der örtlichen Verhältnisse und der Ergebnisse seiner Prüfung eigenverantwortlich vorzunehmen. Die 
Erklärung des Prüfers muss außer auf gesetzliche Vorschriften, die Haushaltssatzung sowie weitere Bestimmun-
gen von Satzungen der Gemeinde und auf sonstige ortsrechtliche Bestimmungen auch auf die Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und sonstige maßgebliche Rechnungslegungsgrundsätze sowie auf die Haushalts-
grundsätze Bezug nehmen. 
 
In den Fällen, in denen der Abschlussprüfer keine wesentlichen Einwendungen gegen die Buchführung, den 
Jahresabschluss und den Lagebericht der Gemeinde zu erheben hat und im Rahmen der Prüfungsarbeiten keine 
besonderen Umstände vorliegen, aufgrund derer bestimmte Teile der gemeindlichen Rechnungslegung nicht 
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geprüft werden können (Prüfungshemmnisse), kann vom Prüfer ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk im 
Rahmen seiner Abschlussprüfung erteilt werden.  
 
 
4.2 Zu Satz 2 (Hinweise zum Bestätigungsvermerk): 
 
Nach der Vorschrift kann der Rechnungsprüfungsausschuss seinen Bestätigungsvermerk um Hinweise ergänzen, 
die den Bestätigungsvermerk nicht einschränken. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung können ggf. Umstän-
de auftreten, die den Abschlussprüfer veranlassen können, Hinweise auf solche Umstände zu geben. Er macht 
damit in besonderer Weise darauf aufmerksam, will aber sein positives Prüfungsurteil über den Gesamtabschluss 
nicht einschränken. Der Prüfer kann daher seinen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk sachgerecht ergän-
zen, ohne dass dieser zugleich als eingeschränkter Bestätigungsvermerk zu gelten hat. Es ist dem Prüfer daher 
möglich, z. B. Hinweise auf aus der Prüfung verbleibende wesentliche Unsicherheiten, auf noch laufende Ver-
handlungen bei wesentlichen Verträgen für die Gemeinde, auf laufende Gerichtsverfahren u.a. zu geben. 
 
 
5. Zu Absatz 5 (Einschränkungen des Bestätigungsvermerks): 
 
5.0 Die Inhalte der Vorschrift 
 
Die Vorschrift regelt das Nähere über die Pflicht zur Vornahme einer Einschränkung des Bestätigungsvermerks 
sowie über dessen Versagung im Rahmen der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses. Sie präzisiert die 
Voraussetzungen für die Erteilung eines eingeschränkten Bestätigungsvermerks. Die Vorschrift legt diese eben-
falls für die Fälle fest, in denen der Abschlussprüfer zu einem negativen Prüfungsurteil im Rahmen seiner Prüfung 
des gemeindlichen Jahresabschlusses gelangt.  
 
Bei möglichen Einschränkungen seines Bestätigungsvermerks muss der Abschlussprüfer neben dem i.d.R. posi-
tiven Befund seiner Prüfung auch den Inhalt und den Umfang der von ihm vorgenommenen Einschränkungen klar 
erkennen lassen. Derartige Einschränkungen sind deshalb vom Abschlussprüfer so darzustellen, dass deren 
Tragweite auch für die Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses erkennbar wird.  
 
 
5.1 Zu Satz 1 (Pflicht zur Einschränkung eines Bestätigungsvermerks): 
 
Nach dieser Vorschrift ist die uneingeschränkte Erklärung im Rahmen der Prüfung des gemeindlichen Jahresab-
schlusses, dass die durchgeführte Prüfung zu keinen Beanstandungen geführt hat, der Jahresabschluss aufgrund 
der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften, Satzungen und sonstigen ortsrecht-
lichen Bestimmungen entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Ge-
meinde vermittelt (Erklärung nach Absatz 4 Satz 1 der Vorschrift), einzuschränken oder zu versagen, wenn Be-
anstandungen ausgesprochen werden.  
 
Im Rahmen einer gemeindlichen Jahresabschlussprüfung können sich mögliche Beanstandungen daraus erge-
ben, dass erhebliche Mängel bezüglich der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung bekannt geworden sind, Verstö-
ße gegen Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften für den Jahresabschluss bestehen, Angabepflichten im 
Anhang nicht beachtet werden, ein unvollständiger oder unzutreffender Lagebericht vorliegt, Verstöße gegen 
gesetzliche Vorschriften sowie gegen ergänzende Bestimmungen der Satzungen der Gemeinde bestehen, z. B. 
die gemeindliche Haushaltssatzung und die sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen bestehen. Mögliche Ein-
schränkungen des Bestätigungsvermerks können sich aber auch daraus ergeben, dass Teile des gemeindlichen 
Jahresabschlusses oder der Lagebericht entgegen den gesetzlichen Vorgaben nicht aufgestellt worden sind. 
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5.2 Zu Satz 2 (Erteilung eines eingeschränkten Bestätigungsvermerks): 
 
Nach der Vorschrift darf vom Abschlussprüfer nur ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt werden, wenn 
der von ihm geprüfte Jahresabschluss unter Beachtung der vom Prüfer vorgenommenen, in ihrer Tragweite er-
kennbaren Einschränkung ein den tatsächlichen Verhältnissen im Wesentlichen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Eine Einschränkung des Bestätigungsver-
merks setzt dabei voraus, dass die festgestellten Bestandungen und der betroffene abgrenzbare Bereich von 
wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind.  
 
Der Abschlussprüfer hat daher auch die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der Gemeinde festzustellen 
und zu beurteilen. Sofern mehrere Mängel vorliegen, die für sich allein genommen unwesentliche Mängel darstel-
len, können die Mängel gleichwohl in ihrer Gesamtheit so wesentlich sein, dass eine Einschränkung des Bestäti-
gungsvermerks für den gemeindlichen Jahresabschluss geboten ist. Eine Einschränkung kann aber auch geboten 
sein, wenn vom Abschlussprüfer festgestellt wird, dass nicht beurteilbare Bereiche, die für den gemeindlichen 
Jahresabschluss relevant sind, bei der Gemeinde vorhanden sind. 
 
Bei einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk muss für den Prüfer aber noch ein Positivbefund zu wesentli-
chen Teilen der gemeindlichen Rechnungslegung möglich sein. Jedoch können ggf. örtliche Anlässe dafür beste-
hen, dass durch den Prüfer eine Einwendung zu erheben ist. Ein Sachverhalt, der im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung beanstandet werden soll, muss auch noch zum Zeitpunkt des Abschlusses der Prüfung vorliegen. 
In den Fällen, in denen im Ablauf der Prüfung festgestellte Fehler korrigiert und Mängel durch die Gemeinde 
beseitigt werden, entfallen der Anlass und die Grundlage für eine Einschränkung des Bestätigungsvermerks.  
 
Ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk kann deshalb nur dann erteilt werden, wenn der Jahresabschluss zum 
Zeitpunkt des Abschlusses der örtlichen Prüfung unter Beachtung der vom Abschlussprüfer vorgenommenen und 
in ihrer Tragweite erkennbaren Einschränkungen ein den tatsächlichen Verhältnissen im Wesentlichen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. In diesen Fällen ist 
es dem Abschlussprüfer trotz wesentlicher Beanstandungen noch möglich, eine positive Gesamtaussage über 
den gemeindlichen Jahresabschluss zu treffen. 
 
 
5.3 Zu Satz 3 (Versagung des Bestätigungsvermerks): 
 
Die Vorschrift verlangt, dass in den Fällen, in denen im Rahmen der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlus-
ses die Beanstandungen so erheblich sind, dass durch den gemeindlichen Jahresabschluss kein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 
mehr vermittelt wird, ist der Bestätigungsvermerk zu versagen. Der entscheidende Unterschied zu einem einge-
schränkten Bestätigungsvermerk besteht darin, dass der Abschlussprüfer keine positive Gesamtaussage mehr 
zum gemeindlichen Jahresabschluss treffen kann. Im Rahmen der örtlichen Abschlussprüfung sind in diesen 
Fällen weder die Erfordernisse für einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk noch für einen eingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erfüllt.  
 
In diesen Fällen erfüllt der gemeindliche Jahresabschluss nicht mehr seine Aufgabe, sodass unter Berücksichti-
gung der vom Prüfer vorgenommenen Einschränkung des Bestätigungsvermerks der Abschlussprüfer verpflichtet 
ist, den Bestätigungsvermerk im Rahmen seiner Jahresabschlussprüfung zu versagen. Die erheblichen Bean-
standungen führen damit zu einem negativen Prüfungsurteil des Abschlussprüfers und zur Erstellung eines Ver-
sagungsvermerks und nicht zu einem Bestätigungsvermerk. 
 
Eine Verpflichtung des Abschlussprüfers, gleichwohl für ordnungsmäßige Teile des gemeindlichen Jahresab-
schlusses bzw. für Teile der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sowie der Rechnungslegung der Gemeinde eine 
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positive Aussage zu treffen, besteht dabei nicht. Würde ein Abschlussprüfer unterschiedliche Teilergebnisse im 
Rahmen seiner Prüfung vorstellen, ohne daraus ein Gesamtbild zu entwickeln, könnten daraus ggf. unnötige 
Missverständnisse bei den Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses entstehen.  
 
 
5.4 Zu Satz 4 (Weitere Möglichkeit der Versagung): 
 
Nach der Vorschrift ist im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ein Bestätigungsvermerk auch dann zu versagen, 
wenn der Prüfer nach Ausschöpfung aller angemessenen Möglichkeiten zur Klärung des Sachverhaltes nicht in 
der Lage ist, eine Beurteilung abzugeben. Die Regelung bedeutet zwar auch eine Versagung des Bestätigungs-
vermerks, sie beinhaltet aber kein negatives Prüfungsurteil. Sie bringt vielmehr zum Ausdruck, dass der Prüfer 
nicht in der Lage ist, ein Prüfungsurteil abzugeben. In diesen Fällen muss der Prüfer alle rechtlich zulässigen und 
die wirtschaftlich vertretbaren Möglichkeiten zur Klärung des Sachverhalts ausgeschöpft haben. Auch in einem 
solchem Fall ist vom Abschlussprüfer ein Versagungsvermerk zu erstellen.  
 
 
5.5 Zu Satz 5 (Erstellung eines Versagungsvermerks): 
 
Die Vorschrift verlangt, dass in den Fällen, in denen im Rahmen der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlus-
ses der Bestätigungsvermerk zu versagen ist, die Versagung ist in einem Vermerk, der nicht als Bestätigungs-
vermerk zu bezeichnen ist, aufzunehmen ist. Die Versagung eines Bestätigungsvermerks stellt deshalb einerseits 
keinen Bestätigungsvermerk dar. Andererseits ist der vom Abschlussprüfer zu erstellende Vermerk als „Versa-
gungsvermerk“ zu bezeichnen.  
 
In einem Versagungsvermerk sind vom Abschlussprüfer alle wesentlichen Gründe für die Versagung zu be-
schreiben und zu erläutern. Ist der Prüfer nicht in der Lage ist, ein Prüfungsurteil abzugeben, hat er in einem 
Versagungsvermerk die Prüfungshemmnisse zu benennen und ihre Auswirkungen aufzuzeigen. Er sollte auch 
darlegen, dass er alle rechtlich zulässigen und die wirtschaftlich vertretbaren Möglichkeiten zur Klärung des 
Sachverhalts ausgeschöpft hat, um einen Bestätigungsvermerk erteilen zu können. 
 
 
5.6 Zu Satz 6 (Pflicht zur Begründung der Einschränkung oder Versagung): 
 
Nach der Vorschrift ist die Einschränkung oder Versagung eines Bestätigungsvermerks im Rahmen der gemeind-
lichen Abschlussprüfung zu begründen. Diese gesonderte gesetzliche Vorgabe einer Begründungspflicht ist we-
gen der Bedeutung der Einschränkung eines Bestätigungsvermerks oder seiner Versagung durch den Ab-
schlussprüfer sachgerecht. Die Einschränkung oder die Versagung eines Bestätigungsvermerks muss durch den 
Abschlussprüfer so formuliert werden, dass die wesentlichen Gründe für die Einschränkung oder Versagung für 
die Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses klar erkennbar werden.  
 
Eine Darstellung der Tragweite der Versagung unter der Angabe der Größe der festgestellten Mängel, die zur 
Versagung des Bestätigungsvermerks geführt haben, sollte wegen des Interesses der Gemeinde an der Beseiti-
gung festgestellter Mängel erfolgen. Der Umfang der Darstellung liegt dabei im Ermessen des Abschlussprüfers, 
gleichwohl sollten die Teile des gemeindlichen Jahresabschlusses und der Rechnungslegung der Gemeinde 
ausdrücklich vom Abschlussprüfer benannt werden, aufgrund dessen er seinen Bestätigungsvermerk einge-
schränkt oder versagt hat. 
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6. Zu Absatz 6 (Einbeziehung des Lageberichtes in die Abschlussprüfung): 
 
6.1 Zu Satz 1 (Beurteilung des Lageberichtes): 
 
Nach der Vorschrift hat sich die Beurteilung des Prüfungsergebnisses im Rahmen des vom Abschlussprüfer zu 
erstellenden Bestätigungsvermerks auch darauf zu erstrecken, ob der Lagebericht mit dem gemeindlichen Jah-
resabschluss in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Die Regelung befasst sich mit der Pflicht des Abschlussprüfers, 
die Ausführungen im Lagebericht der Gemeinde zu beurteilen. Er soll danach den gemeindlichen Lagebericht 
auch unter dem Gesichtpunkt der Übereinstimmung mit dem Jahresabschluss der Gemeinde beurteilen.  
 
 
6.2 Zu Satz 2 (Beurteilung der Darstellung der gemeindlichen Entwicklung): 
 
Nach der Vorschrift hat der Prüfer des gemeindlichen Jahresabschlusses im Rahmen seiner Beurteilung des 
gemeindlichen Lageberichtes auch darauf einzugehen, ob die Chancen und Risiken für die künftige wirtschaftli-
che Entwicklung der Gemeinde zutreffend im Lagebericht dargestellt sind. Wegen der Bedeutung des Jahresab-
schlusses für diese künftige Entwicklung der Gemeinde soll der Abschlussprüfer auch die Darstellung der Ge-
meinde über ihre Chancen und Risiken in seine Beurteilung einbeziehen.  
 
Eine Grundlage der Beurteilung der künftigen wirtschaftlichen Lage der Gemeinde stellen insbesondere die Ver-
mögenslage und die Finanzlage der Gemeinde dar. Negative Entwicklungen in der Vermögens- und Kapitalstruk-
tur, eine starke Verringerung des Eigenkapitals, hohe außerplanmäßige Abschreibungen, ein starker Anstieg der 
Belastung von Vermögenswerten zur Sicherung von Verbindlichkeiten, geben im Rahmen der vorzunehmenden 
Abschlussprüfung einen Anlass, keine globalen oder allgemein gefassten Hinweise dazu zu geben, sondern 
verlangen vom Abschlussprüfer eine konkretere Analyse und Bewertung vorzunehmen. Für den Prüfer bietet sich 
dazu die Verwendung von Kennzahlen an. Die Kennzahlen sollten insbesondere dann genutzt werden, wenn 
durch einen Vergleich über einen längeren Zeitraum ein Trend erkennbar gemacht werden soll.  
 
 
7. Zu Absatz 7 (Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks): 
 
7.1 Die Zwecke der Unterzeichnung 
 
7.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Der Bestätigungsvermerk, in dem der Rechnungsprüfungsausschuss sein Prüfungsergebnis über den gemeindli-
chen Jahresabschluss zusammenfasst oder der Vermerk über die Versagung des Bestätigungsvermerks ist nach 
der Vorschrift unter Angabe von Ort und Tag vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu unter-
zeichnen (vgl. § 101 Absatz 3 Satz 1 GO NRW). Diese ausdrückliche Vorgabe soll die Verantwortlichkeit des 
Rechnungsprüfungsausschusses als gesetzlich zuständiges Gremium verdeutlichen und dient als Beweisfunktion 
für die Prüfungstätigkeit dieses Ausschusses sowie der Dokumentation seiner Prüfungstätigkeit.  
 
Ein solcher Bestätigungsvermerk ist entsprechend des durchgeführten Prüfungsumfanges und des Prüfungser-
gebnisses zu formulieren (vgl. § 101 Absatz 3 bis 5 GO NRW). Die Fassung des Bestätigungsvermerks muss 
dabei vom Rechnungsprüfungsausschuss beschlossen worden sein, denn die gesetzliche Regelung sieht nur 
einen Bestätigungsvermerk für den gemeindlichen Jahresabschluss vor. Die Unterzeichnungspflicht stellt dabei 
eine ausdrückliche Mindestanforderung dar, die vor der Feststellung gemeindlichen Jahresabschluss nach § 96 
Absatz 1 GO NRW zu erfüllen ist.  
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In denen Fällen, in denen kein unterzeichneter Bestätigungsvermerk oder kein unterzeichneter Vermerk über die 
Versagung vorliegt, ist die örtliche Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses als noch nicht abgeschlossen 
zu bewerten. Der Rat der Gemeinde darf dann den gemeindlichen Jahresabschluss noch nicht feststellen und die 
Ratsmitglieder dürfen noch keine Entlastung des Bürgermeisters beschließen (vgl. § 96 GO NRW). Der Bestäti-
gungsvermerk sollte daher immer das Datum des Tages tragen, an dem für den Rechnungsprüfungsausschuss 
die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses materiell abgeschlossen ist. Diese Sachlage gilt entsprechend 
für die verantwortlichen Prüferinnen und Prüfer, soweit diese im Rahmen ihrer Prüfungstätigkeit einen Bestäti-
gungsvermerk zu unterzeichnen haben. 
 
 
7.1.2 Die Anzahl der Unterschriften 
 
Durch die Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks wird dokumentiert, ob und inwieweit vorherige auftragsbe-
zogene Prüfungsergebnisse in den Bestätigungsvermerk einbezogen werden. Abhängig vom jeweiligen Prü-
fungsergebnis ist zuvor durch jede an der örtlichen Prüfung beteiligte Stelle zu entscheiden, ob und in welchem 
Umfang der zu erstellende oder der ihr vorgelegte Bestätigungsvermerk gestaltet wird. Soweit keine Änderungen 
oder Ergänzungen des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers durch die nächste Prüfinstanz, z. B. die örtli-
che Rechnungsprüfung oder der Rechnungsprüfungsausschuss, erforderlich sind, bedarf es nicht jeweils eines 
eigenständigen Bestätigungsvermerks.  
 
In diesen Fällen kann der im Rahmen der Prüfung zuerst erstellte Bestätigungsvermerk unter Angabe des Ortes 
und des Datums durch eigenhändige Unterzeichnungen der Verantwortlichen der jeweiligen Prüfungsinstanz 
entsprechend ergänzt werden. Bei mehreren Unterschriften unter einem Bestätigungsvermerk muss klar erkenn-
bar bleiben, dass der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses die abschließende Unterzeichnung des 
Bestätigungsvermerks vorgenommen hat, denn dieser Ausschuss ist das gesetzlich zuständige Prüfungsgremium 
für den gemeindlichen Jahresabschluss.  
 
 
7.2 Wirkungen der Unterzeichnung 
 
7.2.1 Allgemeine Verantwortlichkeiten 
 
Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses als zuständige Prüfinstanz für den gemeindlichen Jahres-
abschluss erfüllt mit der Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Damit 
wird ausreichend die Verantwortung des gesamten Ausschusses als Nachweis im Sinne der Vorschrift dokumen-
tiert. Die Unterzeichnung spiegelt deshalb nicht die persönliche Verantwortlichkeit des Ausschussvorsitzenden als 
Ratsmitglied wieder. Sie unterliegt gleichwohl aber der Treuepflicht nach § 32 GO NRW. Der Ausschussvorsit-
zende bringt mit seiner Unterschrift im Sinne der Prüfungszuständigkeit des Ausschusses zum Ausdruck, dass 
die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss abgeschlossen und 
aus der Verantwortung des Ausschusses heraus der Bestätigungsvermerk richtig und vollständig ist.  
 
Mit der Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks wird zudem festgestellt, dass das Ergebnis des wirtschaftli-
chen Handelns der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr nach festgelegten haushaltsrechtlichen und be-
triebswirtschaftlichen Regeln erfolgt und nachgewiesen worden ist. Außerdem wird bestätigt, dass durch den 
gemeindlichen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemein-
de vermittelt wird. Es wird mit der Unterzeichnung aber auch festgestellt, dass aus der Verantwortung des Rech-
nungsprüfungsausschusses heraus der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung richtig und 
vollständig ist, sofern dazu keine besonderen Einschränkungen durch den Ausschuss gemacht oder ggf. ergän-
zende Hinweise dazugegeben werden.  
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Die Verpflichtung zur Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks beinhaltet dabei nicht, dass der Vorsitzende des 
Rechnungsprüfungsausschusses auch sämtliche Bestandteile und Anlagen des gemeindlichen Jahresabschlus-
ses durch seine Unterschrift besonders kennzeichnen muss. Es bietet sich jedoch an, den gemeindlichen Jahres-
abschluss und den Bestätigungsvermerk als Prüfungsergebnis ggf. buchtechnisch so zusammenzufassen. 
Dadurch kann für Dritte erkennbar und nachvollziehbar werden, dass sich die Unterschrift des Ausschussvorsit-
zenden auf die Gesamtheit aller Teile des gemeindlichen Jahresabschlusses bezieht.  
 
 
7.2.2 Die Mitwirkung bei der Feststellung 
 
Für die Mitwirkung des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses am Feststellungsbeschluss des Rates 
der Gemeinde über den gemeindlichen Jahresabschluss ist örtlich zu beurteilen, ob diese Mitwirkung sachlich 
geboten und vertretbar ist. Einerseits ist der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses ein Mitglied im Rat 
der Gemeinde und ihm steht daher ein Stimmrecht auch über den gemeindlichen Jahresabschluss zu. Anderer-
seits schränkt die Vorschrift des § 31 GO NRW die Rechte von Ratsmitgliedern nur für den Fall ein, dass die in 
der Vorschrift genannten Ausschließungsgründe vorliegen, sodass nur dann die betreffenden Ratsmitglieder dann 
in der Sache als befangen gelten. In keiner Vorschrift der Gemeindeordnung wird aber der Vorsitzende des 
Rechnungsprüfungsausschusses ausdrücklich von der Teilnahme an der Abstimmung über die Feststellung des 
gemeindlichen Jahresabschlusses ausgeschlossen.  
 
Aus Verfahrensgründen könnte es bei der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses jedoch geboten 
sein, dass der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses auf die Ausübung seines ihm zustehenden 
Stimmrechtes verzichtet. Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses übernimmt durch seine Unter-
zeichnung des Bestätigungsvermerks die Verantwortung für das Ergebnis der Abschlussprüfung, denn der Aus-
schuss ist gesetzlich für diese Prüfung zuständig (vgl. § 59 Absatz 3 GO NRW). Die Sachlage ist im örtlichen 
Einzelfall abzuwägen und vom Rat der Gemeinde eigenverantwortlich zu entscheiden. 
 
 
8. Zu Absatz 8 (Beteiligung der örtlichen Rechnungsprüfung): 
 
8.1 Zu Satz 1 (Durchführung der Prüfung): 
 
Nach der Vorschrift bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss im Rahmen seiner Prüfung des gemeindli-
chen Jahresabschlusses der örtlichen Rechnungsprüfung (vgl. § 59 Absatz 3 GO NRW). Dadurch wird die allge-
meine gemeindeverfassungsrechtliche Regelung nochmals ausdrücklich für die Prüfung des gemeindlichen Jah-
resabschlusses wiederholt. Es wird zudem dadurch klargestellt, dass dem örtlichen Rechnungsprüfungsaus-
schuss die Gesamtverantwortung für die Jahresabschlussprüfung obliegt.  
 
Diese Verantwortung bleibt auch dann im vollen Umfang bestehen, wenn sich der Ausschuss zur Durchführung 
seiner Prüfungsaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung bedient. Es kommt aber auch bei Einschaltung eines 
Dritten als Abschlussprüfer, z. B. durch die örtliche Rechnungsprüfung, nicht zu einer Minderung der Prüfungs-
verantwortung des Rechnungsprüfungsausschusses, auch wenn die Beteiligung eines Dritten als Prüfer aus-
drücklich gesetzlich zugelassen wurde (vgl. § 103 Absatz 5 GO NRW). 
 
 
8.2 Zu Satz 2 (Bestätigungsvermerk im Rahmen des Prüfungsauftrages): 
 
8.2.1 Die Pflicht zur Abgabe eines Bestätigungsvermerks 
 
Durch den Verweis auf die Absätze 3 bis 7 dieser Vorschrift ist ausdrücklich bestimmt worden, dass bereits die 
Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung oder Dritte als Prüfer im Rahmen ihres Prüfungsauftrages und ihrer vor-
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zunehmenden Beurteilung des gemeindlichen Jahresabschlusses einen eigenen Bestätigungsvermerk abzuge-
ben haben. Ein solcher Bestätigungsvermerk hat immer eine Außenwirkung, denn durch diesen Vermerk wird das 
Ergebnis der Prüfung dokumentiert und dem Auftraggeber gegenüber offengelegt.  
 
Diese Gegebenheiten erfordern, abhängig vom jeweiligen Prüfungsergebnis, dass jeder an der Jahresabschluss-
prüfung beteiligte verantwortliche Prüfer oder Prüfungsstelle einen Bestätigungsvermerk zu erstellen hat. Darauf 
kann grundsätzlich nicht verzichtet werden. Der Prüfer oder die Prüfungsstelle hat dabei eigenverantwortlich über 
die Form der Ausfertigung des Bestätigungsvermerks und die Formulierung zu entscheiden. Ob und in welchem 
Umfang der Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses dabei auf den ihm vorgelegten Bestäti-
gungsvermerken der örtlichen Rechnungsprüfung oder Dritter als Prüfer aufgebaut wird, liegt in der Verantwor-
tung des Ausschusses.  
 
 
8.2.2 Die Vorlage auftragsbezogener Bestätigungsvermerke 
 
Dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde müssen im Rahmen der gemeindlichen Jahresabschlussprü-
fung nicht alle erstellten auftragsbezogenen Bestätigungsvermerke der beteiligten Dritten vorgelegt werden. Es ist 
vielmehr ausreichend, wenn die für die örtliche Rechnungsprüfung als regelmäßig für die Durchführung der Ab-
schlussprüfung verantwortliche letzte Stelle einen auf ihr Prüfungsergebnis bezogenen Bestätigungsvermerk 
verfasst. Sie hat diesen Bestätigungsvermerk dem Rechnungsprüfungsausschuss vorzulegen, der die Gesamt-
verantwortung für die ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses gegenüber dem Rat der Gemeinde trägt 
und selbst einen Bestätigungsvermerk verfassen muss.  
 
In dem Bestätigungsvermerk des Ausschusses sind die Prüfungsergebnisse bzw. Bestätigungsvermerke der an 
der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung zuvor beteiligten anderen Abschlussprüfer zu berücksichtigen. In 
Einzelfällen kann es dabei sachgerecht und sinnvoll sein, zusätzlich auf auftragsbezogene Bestätigungsvermerke 
zu verweisen und diese dann ggf. auch dem eigenen Bestätigungsvermerk beizufügen. Dabei sollen die vorge-
nommenen Ergänzungen und Verweise erkennbar und nachvollziehbar dargestellt werden. 
 
Dem Rechnungsprüfungsausschuss steht in diesem Verfahren das Recht zu, beim Auftreten von Mängeln oder 
wenn er aus sonstigen Gründen das in einem vorgelegten Bestätigungsvermerk verankerte Prüfungsergebnis 
nicht mitgetragen kann, in einem eigenen Bestätigungsvermerk das aus seiner Sicht zutreffende Ergebnis darzu-
stellen. Ein Recht der zuvor beteiligten Prüfer sich zu der neuen Fassung des Bestätigungsvermerks zu äußern, 
steht diesen regelmäßig nicht zu. Im Rahmen der Beratungen des Rates der Gemeinde über die Feststellung des 
gemeindlichen Jahresabschlusses können jedoch Informationen darüber wichtig sein, wenn Abschlussprüfer 
zuvor ein anderes Ergebnis im Rahmen ihrer Prüfungstätigkeit vertreten haben.  
 
 
8.2.3 Der Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob er sich bei seiner Prüfung des 
gemeindlichen Jahresabschlusses auf den ihm vorgelegten Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprü-
fung stützen will. Er kann diesen Bestätigungsvermerk unverändert lassen und durch eine entsprechende Ergän-
zung auch zu seinem eigenen Bestätigungsvermerk machen. Diese Sachlage gilt entsprechend für die örtliche 
Rechnungsprüfung, wenn sie für ihre Prüfung einen Dritten beauftragt hat (vgl. § 103 Absatz 5 GO NRW). Es liegt 
immer in der Verantwortung des jeweiligen Auftraggebers, ob er den ihm vorgelegten Bestätigungsvermerk in 
vollem Umfang übernimmt oder diesen ergänzt, abändert oder ihm eine eigene Form gibt.  
 
Dem Rat der Gemeinde kann aber auch ein Bestätigungsvermerk vorgelegt werden, der von mehreren Prüfern 
oder Prüfungsstellen nach den Regeln des Absatzes 7 der Vorschrift unterzeichnet wurde. In einem solchen Fall 
ist jeder Beteiligte zu einer eigenen Prüfung verpflichtet, um zu entscheiden, ob ein ihm vorgelegter Bestäti-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 101 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 985 

gungsvermerk in vollem Umfang inhaltlich übernommen, abgeändert oder ergänzt wird. Das getroffene Prüfungs-
ergebnis muss dann auf dem betreffenden Bestätigungsvermerk durch eine entsprechende Ergänzung und eine 
Unterzeichnung nachvollziehbar und transparent gemacht werden. Die besondere Verpflichtung der Prüfer und 
prüfenden Stellen, einen auf ihre Prüfung bezogenen Bestätigungsvermerk zu verfassen, ist wegen der besonde-
ren Verantwortung als Abschlussprüfer des gemeindlichen Jahresabschlusses geboten.  
 
 
8.2.4 Die Unterzeichnungspflicht beim Bestätigungsvermerk 
 
Die besondere Verantwortung der Prüfer und prüfenden Stellen als Abschlussprüfer des gemeindlichen Jahres-
abschlusses drückt sich auch in der Unterzeichnungspflicht des Bestätigungsvermerks aus. Die Unterzeich-
nungspflicht für den Bestätigungsvermerk oder der Versagungsvermerk zur Prüfung des gemeindlichen Jahres-
abschlusses besteht deshalb für alle an der Jahresabschlussprüfung beteiligten verantwortlichen Prüfer und 
Prüfinstanzen. Deren Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung soll jeweils das Datum des 
Tages tragen, an dem für die Abschlussprüfer die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses materiell abge-
schlossen ist.  
 
Mit der Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks erfüllen die Prüfer und prüfenden Stellen im Rahmen ihrer 
Prüfung eine gesetzliche Verpflichtung. Sie bringen damit zum Ausdruck, dass für sie die Prüfung des Jahresab-
schlusses abgeschlossen ist und aus ihrer Verantwortung heraus der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk 
oder seine Versagung richtig und vollständig ist, sofern von ihnen dazu keine besonderen Einschränkungen ge-
macht worden sind oder Hinweise gegeben werden. Bei mehreren Unterschriften unter einem Bestätigungsver-
merk für den gemeindlichen Jahresabschluss muss aber klar erkennbar bleiben, dass der Vorsitzende des Rech-
nungsprüfungsausschusses die abschließende Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks vorgenommen hat, 
denn dieser Ausschuss ist das gesetzlich zuständige Prüfungsgremium für den Jahresabschluss der Gemeinde.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 102 
Örtliche Rechnungsprüfung 

 
(1) 1Kreisfreie Städte, Große und Mittlere kreisangehörige Städte haben eine örtliche Rechnungsprüfung einzu-
richten. 2Die übrigen Gemeinden sollen sie einrichten, wenn ein Bedürfnis hierfür besteht und die Kosten in an-
gemessenem Verhältnis zum Nutzen stehen. 
 
(2) 1Kreisangehörige Gemeinden können mit dem Kreis eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Inhalt 
abschließen, dass die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung in 
einer Gemeinde gegen Kostenerstattung wahrnimmt. 2Die Vereinbarung kann auch vorsehen, dass die Rech-
nungsprüfung des Kreises nur einzelne Aufgabengebiete der Rechnungsprüfung in der Gemeinde wahrnimmt. 
3Soweit die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises die Rechnungsprüfung in der Gemeinde wahrnimmt, bedient 
sich der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde bei der Erfüllung seiner Aufgaben der Rechnungsprüfung 
des Kreises. 
 
(3) Absatz 1 findet für kreisangehörige Gemeinden keine Anwendung, bei denen die örtliche Rechnungsprüfung 
des Kreises gemäß Absatz 2 Satz 1 die örtliche Rechnungsprüfung bei der Gemeinde wahrnimmt. 
 
 
Erläuterungen zu § 102: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Einrichtung einer örtlichen Rechnungsprüfung  
 
1.1 Allgemeine Inhalte 
 
Im NKF ist das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde durch die Gemeinde selbst zu prüfen. Die örtliche 
Prüfung der Gemeinde ist dabei ein unverzichtbares Instrument für eine zeitnahe Kontrolle des wirtschaftlichen 
Handelns der Gemeinde sowie der Behandlung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle mit haushaltswirtschaftli-
chen Auswirkungen. Im Rahmen der Prüfung muss daher z. B. beurteilt werden, ob durch den gemeindlichen 
Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemein-
de vermittelt wird.  
 
Der Gesetzgeber hat der Gemeinde die dafür erforderlichen Kompetenzen eingeräumt. Er hat sie als geeignet 
angesehen, die ihr zugewiesenen Prüfungsaufgaben mit der notwendigen personellen und sächlichen Ausstat-
tung zu erfüllen und dabei den ordnungsgemäßen Gang der Prüfungsgeschäfte sicherzustellen. Er hat daher 
bestimmt, dass die kreisfreien Städte, die Großen und die Mittleren kreisangehörigen Städten in Nordrhein-
Westfalen eine örtliche Rechnungsprüfung als eigenständige Organisationseinheit innerhalb ihrer Verwaltung 
einzurichten haben. Die örtliche Rechnungsprüfung ist dabei dem Rat unmittelbar verantwortlich und in ihrer 
sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt (vgl. § 104 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). 
 
Die kreisfreien Städte, die Großen und die Mittleren kreisangehörigen Städten Gemeinde müssen daher unter 
Beteiligung ihres Rates grundsätzlich entscheiden, in welchem Umfang die örtliche Rechnungsprüfung eingerich-
tet wird. Die übrigen Gemeinden sollen eine örtliche Rechnungsprüfung einrichten, wenn bei ihnen dafür ein Be-
dürfnis besteht und die Kosten in angemessenem Verhältnis zum voraussichtlichen Nutzen stehen. Diese Ge-
meinden müssen unter Beteiligung des Rates der Gemeinde klären, ob eine Rechnungsprüfung eingerichtet wird 
und ggf. dann entscheiden, in welchem Umfang die örtliche Rechnungsprüfung eingerichtet wird.  
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1.2 Die Gestaltung der örtlichen Rechnungsprüfung 
 
1.2.1 Der Begriff „Örtliche Prüfung“ 
 
Im Rahmen des gemeindlichen Verfassungsrechts und unter Beachtung der gemeindlichen Selbstverwaltung 
werden unter dem Begriff „Örtliche Prüfung“ zwei Prüfungsinstanzen bei der Gemeinde verstanden. In jeder Ge-
meinde hat einerseits der Rat einen Rechnungsprüfungsausschuss als Pflichtausschuss mit besonderen Prüfauf-
gaben zu bilden (vgl. § 57 Absatz 2 Satz 1 und § 59 Absatz 3 Satz 1 GO NRW). Andererseits ist in der gemeindli-
chen Verwaltung, ab einer bestimmten Größe der Gemeinde, eine örtliche Rechnungsprüfung als eigenständige 
Organisationseinheit einzurichten.  
 
Der Begriff „örtliche Prüfung“ umfasst daher die aufeinander abzustimmenden Tätigkeiten des Rechnungsprü-
fungsausschusses des Rates und der „Örtlichen Rechnungsprüfung“ in der gemeindlichen Verwaltung. Beide 
Prüfungsinstanzen stehen dabei in unmittelbarer Verbindung mit dem Rat der Gemeinde. Dieser Zusammenhang 
erfordert eine unabhängige Stellung der örtlichen Rechnungsprüfung in der gemeindlichen Verwaltung (vgl. § 104 
Absatz 1 GO NRW). Für den Rat der Gemeinde kann dadurch die örtliche Prüfung insgesamt entscheidungsvor-
bereitend und informatorisch wirken, auch wenn die örtliche Rechnungsprüfung im Rahmen der gemeindlichen 
Verwaltung ihre Aufgaben erledigt. 
 
 
1.2.2 Der Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Der Rat der Gemeinde hat neben seinem Budgetrecht auch eine eigenverantwortliche Kontrollaufgabe bei der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Die Prüfungsaufgabe ist dabei dem Rechnungsprüfungsausschuss als einen 
von drei Pflichtausschüssen des Rates gesetzlich übertragen worden (vgl. § 57 i.V.m. § 59 GO NRW). Der Rech-
nungsprüfungsausschuss soll zeitnah zu den gemeindlichen Abschlüssen seine Prüfungstätigkeit durchführen 
und zur Entlastung und Erleichterung der Arbeit des Rates der Gemeinde beitragen. Er soll aber auch - wie die 
anderen Ausschüsse des Rates - die Beschlüsse des Rates sachverständig vorbereiten und zu den Vorlagen der 
gemeindlichen Verwaltung sachgerechte Stellungnahmen und Empfehlungen abgeben.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich bei der Durchführung seiner Prüfungstätigkeit zudem der örtlichen 
Rechnungsprüfung zu bedienen (vgl. § 59 Absatz 3 Satz 2 GO NRW). Beide Prüfungsinstanzen bei der Gemein-
de stehen daher in unmittelbarer Verbindung zueinander und arbeiten dem Rat der Gemeinde zu (vgl. § 57 Ab-
satz 2 und § 104 GO NRW). Die sachliche Zuständigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses wird noch dadurch 
gestärkt, dass sich der Ausschuss in kleineren Gemeinden, in denen keine örtliche Rechnungsprüfung besteht, 
sich unmittelbar Dritter gem. § 103 Absatz 5 GO NRW bedienen kann.  
 
 
1.2.3 Die örtliche Rechnungsprüfung 
 
Bei der Festlegung der Verpflichtung zur Einrichtung einer örtlichen Rechnungsprüfung durch kreisfreie Städte, 
Große und Mittlere kreisangehörige Städte ist davon ausgegangen worden, dass die umfangreichen örtlichen 
Verwaltungsaufgaben, eine örtliche Prüfung durch die Gemeinde erfordert. Die Vorschrift wurde deshalb in einen 
Zusammenhang mit den gesetzlich bestimmten Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung und der gesetzlich 
bestimmten Stellung der Leitung und der Prüfer der Rechnungsprüfung gestellt (vgl. §§ 103 und 104 GO NRW).  
 
Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gehen aber insgesamt weit über die Vorgaben in der Gemeinde-
ordnung hinaus. Vielfach sind der örtlichen Rechnungsprüfung weitere Aufgaben durch Fachgesetze oder andere 
Vorschriften zugewiesen worden. Aus der Gesamtsicht aller Aufgaben ergibt sich dabei der Anforderungskatalog 
an die Aufgabenerledigung und das Anforderungsprofil an die Prüfer. Zusätzlich erfordert dabei die Einführung 
komplexer Verfahren in der gemeindlichen Verwaltung, dass zeitgemäße sowie sachlich und fachlich zweckmä-
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ßige Handlungsweisen für die Durchführung der Prüfung. Die örtliche Rechnungsprüfung hat sich i.d.R. darauf 
eingestellt, sodass bereits „begleitende Prüfungen“ erfolgen und nicht erst zu einem Zeitpunkt geprüft wird, zu 
dem vorgesehene Verwaltungsentscheidungen kaum noch veränderbar oder umkehrbar sind.  
 
Aus den Prüfungspflichten der örtlichen Rechnungsprüfung folgt zudem die Pflicht der Gemeinde, ihre örtliche 
Rechnungsprüfung ausreichend mit fachlich qualifiziertem Personal und mit Sachmitteln auszustatten. Es gilt, die 
ordnungsgemäße Aufgabenerledigung der gesetzlichen Prüfungsaufgaben und der übertragenen Prüfungsaufga-
ben sowie der Prüfungsaufträge sicherzustellen (vgl. § 103 Absatz 1 bis 3 GO NRW). Im Rahmen der Prüfungs-
planung sollte daher berücksichtigt werden, dass sich die örtliche Rechnungsprüfung mit Zustimmung des Rech-
nungsprüfungsausschusses ggf. Dritter als Prüfer bedienen kann (vgl. § 103 Absatz 5 GO NRW).  
 
 
2. Die überörtliche Prüfung 
 
Aus der Sicht des Landes ist die überörtliche Prüfung ein unverzichtbares Instrument für eine Kontrolle der Ge-
setz- und Ordnungsmäßigkeit des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde. Sie ist deshalb ein Teil 
der staatlichen Aufsicht des Landes über die Gemeinden und wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen durchgeführt. In der überörtlichen Prüfung sind zudem die vorhandenen Ergebnisse der örtli-
chen Rechnungsprüfung zu berücksichtigen (vgl. § 105 Absatz 3 Satz 2 GO NRW). Die Rechnungsprüfung der 
Gemeinde stellt daher eine Informationsquelle für die überörtliche Prüfung der Gemeinde dar.  
 
Die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt soll zudem eine fachkundige Prüfung der Gemein-
de unter den Gesichtspunkten der staatlichen Aufsicht darstellen. Es ist deshalb auch geboten, die Aufsichtsbe-
hörden über die Gemeinden möglichst frühzeitig in die vorgesehenen Prüfungen bei den Gemeinden einzubin-
den. Die Einbindung in das Prüfungsgeschehen, wenn die überörtliche Prüfung bei den Gemeinden abge-
schlossen ist, wie es gesetzlich als Mindestvorgabe vorgesehen ist, dürfte in vielen Fällen nicht ausreichend und 
nicht sachgerecht sein. Die Aufgaben der überörtlichen Prüfung sowie das Verfahren zu den Ergebnissen dieser 
Prüfung sind in der Vorschrift des § 105 GO NRW näher bestimmt worden. 
 
 
3. Sonstige Formen der Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung 
 
3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Vorschriften über die Ausübung und Ausgestaltung der örtlichen Rechnungsprüfung durch die Gemeinde 
stehen einer Erledigung von Prüfungsaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung durch beauftragte Dritte nicht 
entgegen. Die Gemeinden, die zur Einrichtung einer örtlichen Rechnungsprüfung verpflichtet sind, behalten auch 
bei der Beauftragung Dritte ihre Gesamtverantwortung. Sie dürfen sich daher z. B. im Rahmen einer öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung mit der örtlichen Rechnungsprüfung einer anderen Gemeinde oder bei der Einschaltung 
eines Wirtschaftsprüfers als privater Dritter nicht aus ihrer Gesamtverantwortung für die örtliche Rechnungsprü-
fung selbst entlassen.  
 
Eine Gemeinde, die örtliche Prüfungsaufgaben durch Dritte erledigen lässt, bleibt unabhängig von der Art und 
dem Umfang der Beauftragung Dritter immer für die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung verantwortlich. Sie 
soll durch die Mitwirkung der örtlichen Rechnungsprüfung und des Rechnungsprüfungsausschusses die ord-
nungsgemäße Erledigung der Prüfungsaufträge sicherstellen. Ein solcher Verantwortungsrahmen ist geboten. Bei 
einer Zusammenarbeit mit Dritten, z. B. mit der örtlichen Rechnungsprüfung einer beauftragten Gemeinde, kann 
diese nicht unmittelbar gegenüber dem Rat der auftraggebenden Gemeinde verantwortlich und ihm in ihrer sach-
lichen Tätigkeit unmittelbar unterstellt sein (vgl. § 104 Absatz 1 GO NRW). Die gemeindeübergreifende Zusam-
menarbeit bei der örtlichen Rechnungsprüfung lässt sich gleichwohl im Einvernehmen zwischen den Beteiligten 
auf vielfältige Art und Weise gestalten.  
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3.2 Die Beauftragung Dritter 
 
Mit der Einführung des NKF wurde zugelassen, dass die örtliche Rechnungsprüfung der Gemeinde sich Dritter 
als Prüfer bedienen darf (vgl. § 103 Absatz 5 GO NRW). Durch diese Möglichkeit soll eine flexible und wirtschaft-
liche Aufgabenerledigung der örtlichen Rechnungsprüfung erreicht werden. Die Regelung soll aber auch die Zu-
sammenarbeit zwischen den örtlichen Rechnungsprüfungen der Gemeinden erweitern. Die Beauftragung Dritter 
als Prüfer ist deshalb nicht auf bestimmte Prüfungstätigkeiten oder auf besondere Einzelfälle durch den Gesetz-
geber beschränkt worden. Es sind aber auch keine fachlichen Voraussetzungen für die Tätigkeit beauftragter 
Prüfer gesetzlich bestimmt worden.  
 
Es können somit geeignete Dritte mit gemeindlichen Prüfungsaufgaben beauftragt werden, z. B. Wirtschaftprüfer 
oder Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung einer anderen Gemeinde. Die Gesamtverantwortung für die örtliche 
Rechnungsprüfung bleibt dabei unabhängig von der Ausgestaltung einer Beauftragung bei der Gemeinde. Sie 
kann sich in diesen Fällen nicht aus ihrer Verantwortung selbst entlassen. Durch die Beauftragung darf zudem die 
Tätigkeit des Rates und des Bürgermeisters als gewählte Organe der Gemeinde nicht beeinträchtigt werden.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und die örtliche Rechnungsprüfung müssen in den Fällen der Beauftragung 
eines Dritten ihre eigene Prüfungsverantwortung auch dadurch belegen, dass sie als gemeindliche Prüfinstanzen 
jeweils einen eigenen Bestätigungsvermerk erstellen. Beide Instanzen können aber auch den Bestätigungsver-
merk des beauftragten Dritten vollständig übernehmen. Sie müssen dann aber diesen Bestätigungsvermerk um 
eine entsprechende eigene Beurteilung aus ihrer Prüfung ergänzen. Es sind zur Klarstellung auch weitere Ergän-
zungen möglich, wenn dadurch das erzielte Prüfungsergebnis nachvollziehbarer wird.  
 
 
3.3  Die Zusammenarbeit im Rahmen der Amtshilfe 
 
Eine notwendige Zusammenarbeit von örtlichen Rechnungsprüfungen kann im Einzelfall auch im Wege der 
Amtshilfe erfolgen (vgl. §§ 4 ff. VwVfG NRW). Unter dem Begriff „Amtshilfe“ ist dabei die Vornahme von Handlun-
gen rechtlicher und tatsächlicher Art auf das Ersuchen einer Behörde durch eine andere Behörde zur Unterstüt-
zung einer Amtshandlung der ersuchenden Behörde im Einzelfall zu verstehen. Die Amtshilfe stellt dabei eine 
ergänzende Hilfe für die zuständige örtliche Rechnungsprüfung dar, die von einer anderen örtlichen Rechnungs-
prüfung nach dem Gleichordnungsprinzip geleistet wird. In dieser Zusammenarbeit besteht deshalb kein Über- 
und Unterordnungsverhältnis der Prüfungsinstanzen.  
 
Die Amtshilfe dient dabei der Erleichterung, Beschleunigung und Verbilligung des örtlichen Prüfungsverfahrens 
bei der Gemeinde. Im Wege der Amtshilfe kann daher eine auf den Einzelfall beschränkte Aufgabe der örtlichen 
Rechnungsprüfung wahrgenommen werden, z. B. eine Bauprüfung für eine andere Gemeinde. Der beauftragten 
örtlichen Rechnungsprüfung können dabei jedoch ggf. Ansprüche aus ihrer Tätigkeit als Auslagenersatz oder 
Gebühren zustehen. Die dem Rechnungsprüfungsausschuss gesetzlich übertragenen Prüfungsaufgaben sind 
dabei der Erledigung im Wege der Amtshilfe nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz nicht zugänglich.  
 
 
3.4 Keine sonstige Zusammenarbeit  
 
Eine Erledigung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung einer Gemeinde durch eine andere Gemeinde ist 
nur in bestimmten Formen vorgesehen. Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung lassen sich daher nicht 
unter den Rahmen einer Vereinbarung nach § 3 Absatz 5 GO NRW (zur Effizienzsteigerung) oder nach § 4 Ab-
satz 8 GO NRW (Übernahme von Aufgaben anderer Gemeinden) subsumieren. Diese Vorschriften stellen auf 
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übertragbare gemeindliche Aufgaben ab, die von der Gemeinde für ihre Bürger und Einwohner in Verfolgung 
öffentlicher Zwecke wahrzunehmen sind.  
 
Die örtliche Rechnungsprüfung ist dagegen eine verwaltungsorganisatorische eigene Aufgabe der Gemeinde, die 
der internen Kontrolle der eigenen Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde dient. Es ist deshalb auch im 
Rahmen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit nicht möglich, die Aufgabe „Örtliche Rechnungs-
prüfung“ vollständig an einen Dritten abzugeben und sich der Gesamtverantwortung dafür zu entziehen. Die Ge-
meinde kann sich lediglich bei Bedarf in einem beschränkten Rahmen Dritter als Prüfer bedienen (vgl. § 103 
Absatz 5 GO NRW). Sie muss dafür in eigener Verantwortung die notwendigen organisatorischen Rahmenbedin-
gungen für die Durchführung der Prüfung schaffen. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Pflichtaufgabe örtliche Rechnungsprüfung): 
 
1.0 Die Abgrenzung der Aufgabenträger 
 
Nach der Vorschrift haben kreisfreie Städte, Große und Mittlere kreisangehörige Städte eine örtliche Rechnungs-
prüfung einzurichten. Bei der Festlegung der zur Einrichtung einer örtlichen Rechnungsprüfung verpflichteten 
Gemeinden ist davon ausgegangen worden, dass die umfangreichen örtlichen Verwaltungsaufgaben, eine eigen-
ständige Prüfungsinstanz innerhalb der gemeindlichen Verwaltung erfordern. Dieser Prüfungsinstanz obliegen 
dabei besondere gesetzlich bestimmte Aufgaben (vgl. § 103 Absatz 1 GO NRW). 
 
Die Abgrenzung der Städte in Nordrhein-Westfalen, die als Große oder Mittlere kreisangehörige Städte gelten, 
wird ausgehend von § 4 der Gemeindeordnung im Einzelnen in der Verordnung zur Bestimmung der Großen 
kreisangehörigen Städte und der Mittleren kreisangehörigen Städte vorgenommen. In § 1 der Verordnung sind 
die Großen kreisangehörigen Städte und in § 2 die Mittleren kreisangehörigen Städte in Nordrhein-Westfalen im 
Einzelnen aufgeführt. Es liegt dann in der Eigenverantwortung dieser Städte, ihre örtliche Rechnungsprüfung im 
Sinne der einschlägigen Rechtsvorschriften und des Haushaltsrechts weiter auszugestalten. 
 
 
1.1 Zu Satz 1 (Prüfungspflicht bei Großen und Mittleren kreisangehörigen Städten) 
 
1.1.1 Die Inhalte der Prüfungspflicht 
 
Die Pflicht zur örtlichen Rechnungsprüfung entsteht einerseits aufgrund der Pflicht der Gemeinden zur sparsamen 
und wirtschaftlichen Haushaltsführung gemäß § 75 Absatz 1 GO NRW. Andererseits entsteht diese Pflicht zudem 
aus der Vorgabe zur Aufstellung eines Jahresabschlusses gemäß § 95 GO NRW. Mit dem Beschluss über den 
gemeindlichen Jahresabschluss übt der Rat der Gemeinde seine Befugnis als oberstes Kontrollorgan der Ge-
meinde über die Ausführung der von ihm durch die jährliche Haushaltssatzung beschlossenen gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft aus. Die Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Rat und die Entlas-
tung des Bürgermeisters durch die Ratsmitglieder ist daher nur zulässig, wenn zuvor eine örtliche Prüfung statt-
gefunden hat (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW).  
 
Der Rat hat sich daher vor seiner Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses nicht nur von der Ord-
nungsmäßigkeit des aufgestellten gemeindlichen Jahresabschlusses zu überzeugen, sondern auch vor seiner 
Beschlussfassung eine örtliche Prüfung durchführen zu lassen. Die Prüfung hat der Rechnungsprüfungsaus-
schuss des Rates (vgl. § 57 i.V.m. § 59 GO NRW) unter Beteiligung der örtlichen Rechnungsprüfung durchzufüh-
ren. Die Pflichtaufgabe „Örtliche Rechnungsprüfung“ bringt es dabei mit sich, dass deren Ausübung und Ausge-
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staltung an den örtlichen Verhältnissen zu orientieren ist. Im Rahmen der bestehenden Verantwortung der Ge-
meinde können dabei auch Dritte mit der Durchführung der Prüfung beauftragt werden.  
 
 
1.1.2 Die Ausgestaltung und Ausübung der Prüfungspflicht  
 
Die Pflicht zur örtlichen Rechnungsprüfung ist durch die Einrichtung einer Organisationseinheit „Rechnungsprü-
fung“ in der Verwaltung der Gemeinde unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten näher auszugestalten 
(vgl. §§ 103 und 104 GO NRW). Die einzelnen Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung konkretisieren dabei 
die Prüfungszwecke sollen eine nicht hinnehmbare Verantwortungslosigkeit im Einzelfall verhindern. Die örtliche 
Rechnungsprüfung ist zwar organisatorisch in die gemeindliche Verwaltung eingebunden, gleichwohl nimmt sie 
aber aus ihrer unmittelbaren Verantwortung gegenüber dem Rat eine besondere Stellung ein (vgl. § 104 Absatz 1 
GO NRW). Sie untersteht deshalb keiner anderen Organisationseinheit der gemeindlichen Verwaltung.  
 
Die Ausübung der örtlichen Rechnungsprüfung ist dabei an den nach dem Gesetz zugewiesenen Aufgaben, an 
den ggf. vom Rat übertragenen Aufgaben sowie an den Prüfungsaufträgen des Bürgermeisters auszurichten (vgl. 
§ 103 Absatz 1 bis 3 GO NRW). Diese Gegebenheiten wirken sich organisatorisch als auch auf die erforderliche 
Qualifikation der Leitung und der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung aus und prägen deren Unabhängigkeit 
und ihre Sonderstellung. Unberührt von der unabhängigen Stellung innerhalb der gemeindlichen Verwaltung 
bleibt die dienstaufsichtliche Stellung des Bürgermeisters gegenüber der Leitung und den Prüfern der örtlichen 
Rechnungsprüfung. 
 
 
1.1.3 Keine Abgabe der Prüfungsverantwortung 
 
Die Selbstverantwortung und das Erfordernis des ordnungsmäßigen haushaltswirtschaftlichen Handelns der Ge-
meinden lassen es im Grundsatz nicht zu, dass die Gemeinde auf die Aufgabe „örtliche Rechnungsprüfung“ ver-
zichten kann. Durch die vollständige Abgabe der Prüfungsaufgaben an eine andere Gemeinde würde eine nicht 
hinnehmbare Verantwortungslosigkeit entstehen und die Tätigkeit der gewählten Organe dadurch tangieren. Die 
Gemeinde kann sich daher von der pflichtigen Aufgabe „Rechnungsprüfung“ nicht zurückziehen. Sie kann sich 
auch durch eine Zusammenarbeit mit Dritten nicht aus ihrer Gesamtverantwortung für die örtliche Prüfung selbst 
entlassen.  
 
Die örtliche Rechnungsprüfung muss durch die Gemeinde gewährleistet werden. Bei kreisangehörigen Gemein-
den könnte mit der Beauftragung einer anderen kreisangehörigen Gemeinde sich der oftmals örtlich vorhandene 
„Konkurrenzkampf“, z. B. im Bauwesen und bei Gewerbeansiedlungen, auf die Aufgaben der örtlichen Rech-
nungsprüfung auswirken. Es würde dann schnell die Frage nach der Verlässlichkeit und Unabhängigkeit der 
örtlichen Rechnungsprüfung entstehen. Eine wirksame örtliche unabhängige Rechnungsprüfung erfordert daher 
eine gesetzlich verankerte Stellung innerhalb des Rahmens der gemeindlichen Selbstverwaltung. 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Pflicht bei den übrigen kreisangehörigen Gemeinden) 
 
Nach der Vorschrift sollen auch die Gemeinden eine örtliche Rechnungsprüfung einrichten, bei denen keine ge-
setzliche Pflicht dafür besteht. Diese Gemeinden haben dazu festzustellen, ob ein Bedürfnis hierfür besteht und 
ob die voraussichtlichen Kosten in angemessenem Verhältnis zum Nutzen stehen werden. Für diese gemeinde-
bezogene Prüfung und Beurteilung bestehen keine landesweit anwendbaren allgemeinen Kriterien. Eine Klärung 
des Bedarfs bzw. der Notwendigkeit einer eigenen Rechnungsprüfung ist von der betreffenden Gemeinde aus-
schließlich unter örtlichen Gesichtspunkten herbeizuführen. Sie soll zudem auch den Rechnungsprüfungsaus-
schuss an dieser Prüfung beteiligen. In jeder Gemeinde hat der Rat einen solchen Ausschuss einzurichten, auch 
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wenn eine Gemeinde nicht in der Verordnung zur Bestimmung der Großen kreisangehörigen Städte und der 
Mittleren kreisangehörigen Städte benannt worden ist (vgl. § 57 Absatz 2 GO NRW).  
 
Bei einer kreisangehörigen Gemeinde könnte das Vorliegen eines Bedürfnisses für eine örtliche Rechnungsprü-
fung mithilfe des Aufgabenkatalogs für die Rechnungsprüfung geprüft und beurteilt werden (vgl. § 103 Absatz 1 
GO NRW). Die Gemeinde muss für sich feststellen und entscheiden, inwieweit eine laufende Prüfung der Vor-
gänge in der Finanzbuchhaltung im Haushaltsjahr sachlich geboten ist. Sie muss dabei auch beurteilen, wie eine 
dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde sicherzustellen ist und wie die Prüfung von 
Vergaben vor der Auftragsvergabe erfolgen soll. In diesem Zusammenhang bereits von der Gemeinde geprüft 
werden, ob ggf. die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung der 
Gemeinde wahrnehmen soll.      
 
In die örtliche Beurteilung ist auch die Möglichkeit des Rates der Gemeinde, der örtlichen Rechnungsprüfung 
nach § 103 Absatz 2 GO NRW Aufgaben übertragen zu können, einzubeziehen. Er kann z. B. die Prüfung der 
Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit veranlassen oder die Prüfung der Betätigung der Gemein-
de als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften und anderen Vereinigungen des privaten Rechts 
oder in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts durchführen lassen. Die Möglichkeit des Bürgermeis-
ters nach § 103 Absatz 3 GO NRW, der örtlichen Rechnungsprüfung eigene Prüfungsaufträge, unter Mitteilung an 
den Rechnungsprüfungsausschuss erteilen zu können, darf ebenso nicht unberücksichtigt bleiben.  
 
Die Klärung der Frage, ob die Kosten einer örtlichen Rechnungsprüfung in einem angemessenen Verhältnis zum 
Nutzen stehen werden, dürfte regelmäßig nur mithilfe eines Vergleichs mit anderen Gemeinden und einem ent-
sprechenden Informations- bzw. Erfahrungsaustausch herbeigeführt werden können. Die Gemeinde soll dabei 
den allgemeinen Haushaltsgrundsatz „Wirtschaftlichkeit“ in ihre Beurteilung einbeziehen. Dazu gehören auch 
haushaltswirtschaftliche bzw. finanzwirtschaftliche Betrachtungen, in welchem Umfang bei einem Verzicht auf die 
örtliche Rechnungsprüfung dann ggf. Dritte mit Prüfungen beauftragt werden müssen. Bei einem Verzicht auf 
eine örtliche Rechnungsprüfung hat der Rechnungsprüfungsausschuss nach § 59 GO NRW das Recht, sich zur 
Durchführung seiner Aufgaben eines Dritten gem. § 103 Absatz 5 GO NRW bedienen zu können.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Örtliche Rechnungsprüfung durch den Kreis): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Erledigung der Prüfungsaufgaben durch den eigenen Kreis): 
 
2.1.1 Die Inhalte der Vereinbarung 
 
2.1.1.1 Die Übertragung sämtlicher Prüfungsaufgaben 
 
Nach dieser Vorschrift kann eine kreisangehörige Gemeinde mit dem Kreis eine öffentlich-rechtliche Vereinba-
rung mit dem Inhalt abschließen, dass die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises die Aufgaben der örtlichen 
Rechnungsprüfung einer Gemeinde gegen Kostenerstattung wahrnimmt. Mit dieser gesetzlichen Möglichkeit der 
Abgabe der örtlichen Rechnungsprüfung an den eigenen Kreis sollte auch im Prüfungswesen eine leichtere Zu-
sammenarbeit zwischen dem Kreis und seinen kreisangehörigen Gemeinden sowie ein bedarfsgerechter fachli-
cher Informationsaustausch erreicht werden. Die Regelung ist sachlich vertretbar, denn der Kreis übt die allge-
meine staatliche Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden aus (vgl. §§ 119 ff. GO NRW).  
 
Die Vorschrift lässt dabei ausdrücklich eine vollständige Abgabe der gesamten Prüfungstätigkeit der örtlichen 
Rechnungsprüfung auf den Kreis zu. Durch diese Regelung wird der Kreis unter Bezug auf die örtliche Zustän-
digkeit ein Dritter, der mit den Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung beauftragt worden ist. Er erhält dadurch 
jedoch nicht die rechtliche Stellung eines Dritten, den die Gemeinde entsprechend der Vorschrift des § 103 Ab-
satz 1 GO NRW mit der Durchführung von Prüfungsaufgaben beauftragt hat, z.  B. die Prüfung des gemeindli-
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chen Jahresabschlusses. Grundsätzlich kann deshalb davon ausgegangen werden, dass ab der Aufgabenüber-
tragung auf den Kreis nach dieser Vorschrift die Gemeinde nicht mehr über eine entsprechende Organisations-
einheit in ihrer Verwaltung verfügen muss.  
 
 
2.1.1.2 Keine Übertragung der Gesamtverantwortung 
 
Die kreisangehörige Gemeinde kann sich durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem eigenen Kreis 
aus der Durchführung von Prüfungsaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung vollständig zurückziehen. Sie kann 
sich jedoch durch eine solche Vereinbarung nicht aus ihrer Gesamtverantwortung für das haushaltswirtschaftliche 
Handeln und damit auch nicht aus ihrer Gesamtverantwortung für die Durchführung der Prüfung der gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft selbst entlassen.  
 
Die Gemeinde trägt auch bei einer vollständigen Erledigung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den eigenen 
Kreis aus Gründen der Selbstverwaltung weiter die Gesamtverantwortung. Sie ist wegen des Erfordernisses des 
ordnungsmäßigen haushaltswirtschaftlichen Handelns mitverantwortlich für das Prüfungsgeschehen und das 
Prüfungsergebnis. Die engen Verflechtungen zwischen dem Rat und der gemeindlichen Verwaltung werden 
durch das geänderte Prüfungsverfahren, z.  B. für den gemeindlichen Jahresabschluss nicht beeinträchtigt. Durch 
die Erledigung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den eigenen Kreis darf daher auch die Tätigkeit der ge-
wählten Organe der Gemeinde nicht tangiert werden. 
 
 
2.1.2 Der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
 
2.1.2.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Gemeinden im Rahmen ihrer örtlichen Rechnungsprüfung sind ge-
setzlich abschließend bestimmt worden. Durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der kreis-
angehörigen Gemeinde mit dem Kreis kann die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises die Rechnungsprüfung 
bei der Gemeinde wahrnehmen. Mit In-Kraft-Treten der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung übernimmt der Kreis 
die örtliche Rechnungsprüfung der Gemeinde in seine Zuständigkeit, sodass das Recht und die Pflicht zur Erfül-
lung dieser Aufgabe auf den Kreis übergehen.  
 
In dieser Vereinbarung sollte sich die Gemeinde ein Mitwirkungsrecht bei der Erfüllung oder Durchführung der 
Aufgaben einräumen lassen und die Beteiligung ihres Rechnungsprüfungsausschusses festlegen. Die Vereinba-
rung muss zudem eine angemessene Kostenerstattung bzw. Entschädigung vorsehen. Diese Kostenerstattung 
sollte i.d.R. so bemessen sein, dass die durch die Übernahme oder Durchführung der Prüfung auf den Kreis die 
entstehenden Kosten gedeckt werden können. Die Vereinbarung sollte zudem eine Geltungsdauer aufweisen 
deren vorzeitige Auflösung regeln. Es sollte auch festgelegt werden, unter welchen Voraussetzungen und in wel-
cher Form eine Kündigung durch die Beteiligten möglich ist. 
 
 
2.1.2.2 Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung und Vergaberecht 
 
Die Übertragung von Prüfungen gemeindlicher Sachverhalte auf Dritte durch eine öffentlich-rechtliche Vereinba-
rung stellt einen öffentlichen Auftrag der Gemeinde dar. Ein solcher gemeindlicher Auftrag unterliegt grundsätzlich 
dem Vergaberecht, sofern keine besonderen Ausnahmetatbestände vorliegen (vgl. § 25 GemHVO NRW). Die 
Übertragung der örtlichen Rechnungsprüfung an den eigenen Kreis erfordert als Vertragsform ebenfalls eine 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung. Gleichwohl ist für die Anwendung des Vergaberechts nicht allein der vorgese-
hene Abschluss ausschlaggebend, sondern eine mögliche Auswahl zwischen den Auftragnehmern. Sofern von 
einer kreisangehörigen Gemeinde eine Vereinbarung über bestimmte Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 
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mit einem anderen Kreis als dem eigenen getroffen, kann eine solche Auftragsvergabe nur auf der Grundlage des 
§ 103 Absatz 5 GO NRW erfolgen. Sie unterliegt dann den allgemeinen Bestimmungen des Vergaberechts.  
 
Vorrangig kann für die Gemeinde kann nach der Vorschrift jedoch nur der Kreis als Vertragspartner in Betracht 
kommen, dem die Gemeinde verfassungsmäßig angehört. Die ausdrückliche Wortwahl in der Vorschrift „mit dem 
Kreis“ beinhaltet daher eine gesetzliche Beschränkung. Diese gesetzliche Beschränkung stellt vergaberechtlich 
einen Ausnahmetatbestand dar, der dazu führt, dass vor der Aufgabenübertragung durch die kreisangehörige 
Gemeinde ein Vergabeverfahren nicht erforderlich bzw. der Verzicht darauf zulässig ist. In diesen Fällen steht die 
Beauftragung des Kreises zur Erledigung von Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung nicht für den allgemei-
nen Wettbewerb offen, weil die beauftragende Gemeinde verfassungsmäßig dem Kreis angehört.. 
 
 
2.1.2.3 Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung und Verfahren nach GkG 
 
Eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Gemeinde wird i.d.R. auf der Grundlage des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GkG) abgeschlossen. Derartige Vereinbarungen unterliegen daher den Verfahrens-
vorschriften des GkG und bedürfen einer Genehmigung und der Bekanntmachung (vgl. § 24 Absatz 2 und 3 GkG. 
Diese Vorgaben sind von der Gemeinde zu beachten, wenn sie gemeindliche Aufgaben nach den §§ 2 und 3 GO 
NRW auf den Kreis übertragen will. Die örtliche Rechnungsprüfung ist jedoch keine solche Aufgabe. Beim Ab-
schluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis über die Durchführung der örtlichen Rechnungs-
prüfung finden daher die Vorschrift des § 4 Absatz 8 Satz 1 Buchstabe b) GO NRW und auch die Vorschriften des 
GkG keine Anwendung.  
 
Eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übernahme von Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung durch 
den Kreis auf der Grundlage des § 102 GO NRW stellt deshalb keine Vereinbarung dar, die den Verfahrensvor-
schriften des GkG unterliegt. Für diesen Fall fehlt es in der Vorschrift der Gemeindeordnung an einem ausdrückli-
chen Verweis auf die Anwendung der Vorschriften des vierten Teils des GkG. Die Übertragung der gemeindlichen 
Aufgabe „Rechnungsprüfung“ im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von einer kreisangehörigen 
Gemeinde auf ihren eigenen Kreis bedarf daher keiner Genehmigung und auch keiner Bekanntmachung (vgl. § 
24 Absatz 2 und 3 GkG.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Übertragung einzelner Prüfungsaufgaben auf den eigenen Kreis): 
 
Nach der Vorschrift kann die öffentlich-rechtliche Vereinbarung der kreisangehörigen Gemeinde mit dem Kreis 
auch vorsehen, dass die Rechnungsprüfung des Kreises nur einzelne Aufgabengebiete der örtlichen Rechnungs-
prüfung in der Gemeinde wahrnimmt. In diesem Zusammenhang wird zwar statt des gegenständlichen Begriffes 
„Aufgaben“ aus Satz 1 der Vorschrift nunmehr der aufgabenbereichsbezogene Begriff „Aufgabengebiete“ benutzt. 
Dieser Begriff stellt jedoch inhaltlich keine grundlegende Abweichung vom Begriff „Aufgaben“ dar. Mit seiner Ver-
wendung soll nur verdeutlicht werden, dass auch einzelne Prüfungstätigkeiten oder abgrenzbare sachbezogene 
Prüfungsgebiete bzw. fachbezogene Arbeitsgebiete zum Gegenstand der Übertragung von Prüfungsaufgaben 
gemacht werden können. 
 
Die Durchführung einzelner Prüfungsaufgaben durch den Kreis, dem die Gemeinde verfassungsmäßig angehört, 
entbindet die kreisangehörige Gemeinde nicht aus ihrer Gesamtverantwortung für die örtliche Rechnungsprüfung 
vor Ort bzw. sie kann sich daraus nicht entlassen. Die Verantwortung der Gemeinde bringt es vielmehr auch mit 
sich, dass entsprechend der Inanspruchnahme des Kreises auch eine Kostenerstattung in der Vereinbarung 
zwischen der kreisangehörigen Gemeinde und dem Kreis vorgesehen sein muss. Eine solche Entgeltregelung 
bietet keinen ausreichenden Anlass, dass dadurch die Pflicht für ein Vergabeverfahren entstehen würde.  
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2.3 Zu Satz 3 (Rechnungsprüfungsausschuss und örtliche Rechnungsprüfung des Kreises): 
 
2.3.1 Der Rechnungsprüfungsausschuss nach § 57 i.V.m. § 59 GO NRW 
 
In jeder Gemeinde muss der Rat einen Rechnungsprüfungsausschuss bilden (vgl. § 57 Absatz 2 GO NRW). Die-
ser Ausschuss hat den gesetzlichen Auftrag, den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss der Gemeinde zu 
prüfen (vgl. § 59 Absatz 3 GO NRW). Dazu wird zusätzlich bestimmt, dass der Rechnungsprüfungsausschuss 
sich bei der Erledigung seiner Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung bedient. Er kann sich dann Dritter gem. 
§ 103 Absatz 5 GO NRW bedienen, wenn in der Gemeinde keine örtliche Rechnungsprüfung besteht (vgl. § 59 
Absatz 3 Satz 2 GO NRW. Aufgrund dieser gesetzlichen Vorgaben obliegt dem örtlichen Rechnungsprüfungs-
ausschuss unmittelbar eine eigenständige und eigenverantwortliche Prüfungstätigkeit, die zur Erhöhung der Ef-
fektivität und Effizienz der Arbeit des Rates der Gemeinde beitragen soll.  
 
 
2.3.2 Die Heranziehung der örtlichen Rechnungsprüfung des Kreises  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde kann sich bei der Erfüllung seiner Prüfungsaufgaben der 
Rechnungsprüfung des Kreises bedienen, soweit die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises die Rechnungsprü-
fung in der Gemeinde wahrnimmt. Die Gesamtverantwortung der Gemeinde muss dabei ein Anlass sein, auch die 
verfahrensmäßige Abwicklung der Prüfung, einschließlich der Einbindung der gemeindlichen Verwaltung in das 
Verfahren sowie der Präsentation des Prüfungsergebnisses im Rat, in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
eigenverantwortlich zu regeln. 
 
In den Fällen, in denen nur einzelne Prüfungsaufgaben bei der Gemeinde durch die örtliche Rechnungsprüfung 
des Kreises erledigt werden, erfordert dieses ein ausgeprägtes Zusammenspiel zwischen der örtlichen Rech-
nungsprüfung des Kreises und der örtlichen Rechnungsprüfung der Gemeinde. In diesen Fällen muss sich der 
Rechnungsprüfungsausschuss zur Erledigung seiner Aufgaben beider Einrichtungen gleichzeitig bedienen. Es 
bietet sich ggf. eine Absprache an, dass die örtliche Rechnungsprüfung alleine unmittelbarer Ansprechpartner 
des Rechnungsprüfungsausschusses ist und nur bei weiterem Abstimmungsbedarf auch die örtliche Rechnungs-
prüfung des Kreises hinzugezogen wird.  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Verzicht auf die örtliche Rechnungsprüfung): 
 
Nach dieser Vorschrift werden die Großen und die Mittleren kreisangehörigen Städte, die nach Absatz 1 der Vor-
schrift eine örtliche Rechnungsprüfung einzurichten haben, von dieser Verpflichtung entbunden, wenn die örtliche 
Rechnungsprüfung ihres Kreises diese Aufgabe an ihrer Stelle wahrnimmt. Vor dem Abschluss einer Vereinba-
rung mit dem Kreis sollte daher in die Abwägung über die Art und den Umfang der Aufgabenerledigung u.a. ein-
bezogen werden, ob nicht wegen besonderer örtlicher Gegebenheiten oder Aufgaben gleichwohl noch ein Be-
dürfnis für eine eigene örtliche Rechnungsprüfung besteht. Auch ein Vergleich, ob bei einer Erledigung der örtli-
chen Rechnungsprüfung durch Dritte die Kosten in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen, kann zu 
einer sachgerechten Entscheidungsfindung beitragen.  
 
Die Aufgabenübertragung an den eigenen Kreis muss durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Sinne des 
§ 102 Absatz 2 GO NRW erfolgen. Sie sollte auch Regelungen enthalten, um im Einzelfall oder bei örtlichem 
Bedarf von der Vereinbarung ganz oder teilweise zurücktreten zu können. Eine kreisangehörige Gemeinde kann 
sich durch eine solche öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem eigenen Kreis nach dieser Vorschrift aus der 
eigenen Durchführung von Prüfungsaufgaben zurückziehen. Sie kann sich aber nicht aus ihrer Verantwortung für 
das haushaltswirtschaftliche Handeln und damit auch nicht aus ihrer Gesamtverantwortung für die Prüfung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft selbst entlassen.  
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Aus Gründen der Selbstverantwortung und dem Erfordernis des ordnungsmäßigen Handelns der Gemeinde darf 
daher auch bei einer vollständigen Erledigung von Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung durch den eigenen 
Kreis keine nicht hinnehmbare Verantwortungslosigkeit entstehen. Durch einen Verzicht auf örtliche Rechnungs-
prüfung darf zudem auch die Tätigkeit der gewählten Organe der Gemeinde nicht tangiert werden. Die Informati-
onsmöglichkeiten müssen uneingeschränkt verfügbar sein. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 103  
Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 

 
(1) 1Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben: 
1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde, 
2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 benannten Sondervermögen, 
3. die Prüfung des Gesamtabschlusses, 
4. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresab-

schlusses, 
5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die 

Vornahme der Prüfungen, 
6. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) der 

Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung, 
7. die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung, 
8. die Prüfung von Vergaben. 
2In die Prüfung des Jahresabschlusses nach Nummer 1 sind die Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus 
delegierten Aufgaben auch dann einzubeziehen, wenn die Zahlungsvorgänge selbst durch den Träger der Aufga-
be vorgenommen werden und insgesamt finanziell von erheblicher Bedeutung sind.   
 
(2) Der Rat kann der örtlichen Rechnungsprüfung weitere Aufgaben übertragen, insbesondere  
1. die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, 
2. die Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften und 

anderen Vereinigungen des privaten Rechts oder in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts ge-
mäß § 114a sowie die Buch- und Betriebsprüfung, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der Hin-
gabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat. 

 
(3) Der Bürgermeister kann innerhalb seines Amtsbereichs unter Mitteilung an den Rechnungsprüfungsaus-
schuss der örtlichen Rechnungsprüfung Aufträge zur Prüfung erteilen. 
 
(4) 1Der Prüfer kann für die Durchführung seiner Prüfung nach den Absätzen 1 bis 3 Aufklärung und Nachweise 
verlangen, die für eine sorgfältige Prüfung notwendig sind. 2Der Prüfer hat die Rechte nach Satz 1 auch gegen-
über den Abschlussprüfern der verselbstständigten Aufgabenbereiche.   
 
(5) Die örtliche Rechnungsprüfung kann sich mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses Dritter als 
Prüfer bedienen.  
 
(6) Bei den Aufgaben nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 haben die Prüfer im Rahmen ihrer Prüfung einen Bestäti-
gungsvermerk oder einen Vermerk über seine Versagung nach § 101 Abs. 3 bis 7 abzugeben. 
 
(7) 1Ein Dritter darf nicht Prüfer sein, 
1. wenn er Mitglied des Rates, Angehöriger des Bürgermeisters, des Kämmerers oder des Verantwortlichen für 

die Zahlungsabwicklung oder seines Stellvertreters ist, 
2. wenn er Beschäftigter der verselbstständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde ist, die in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form geführt werden, oder diesen in den letzten drei Jahren vor der Bestel-
lung als Prüfer angehört hat, 

3. wenn er in den letzten fünf Jahren mehr als dreißig vom Hundert der Gesamteinnahmen aus seiner berufli-
chen Tätigkeit aus der Prüfung und Beratung der zu prüfenden Gemeinde und der verselbstständigten Auf-
gabenbereiche der Gemeinde, die in öffentlich-rechtlicher oder in privatrechtlicher Form geführt werden, be-
zogen hat und dies auch im laufenden Jahr zu erwarten ist. Verselbstständigte Aufgabenbereiche der Ge-
meinde in privatrechtlicher Form müssen nur einbezogen werden, wenn die Gemeinde mehr als zwanzig 
vom Hundert der Anteile daran besitzt. 
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2§ 104 Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
 
Erläuterungen zu § 103: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 
 
1.1 Die gesetzlichen Pflichtaufgaben 
 
Die Vorschrift enthält ergänzend zur Aufgabenzuweisung die gesetzlich bestimmten Pflichtaufgaben der örtlichen 
Rechnungsprüfung unter Berücksichtigung der gesamten gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Im Sinne dieser 
Vorschrift sind dabei unter dem Begriff „Prüfung“ die Tätigkeiten zu verstehen, die als Überwachungsmaßnahmen 
unabhängig von den Arbeitsabläufen in der gemeindlichen Verwaltung vorgenommen werden. Durch die förmli-
che, sachliche und rechnerische Prüfung soll festgestellt werden, ob das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde in 
geeigneter Weise erfolgt.  
 
Der örtlichen Rechnungsprüfung wird daher vom Gesetzgeber eine Vielzahl von Prüfungsaufgaben zugewiesen, 
die bedeutend für das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde sind. Im NKF kommt dabei der Prüfung 
des gemeindlichen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses eine erhebliche Relevanz zu, weil diese das 
Ergebnis des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr und den auf den 
Abschlussstichtag bezogenen Stand des gemeindlichen Vermögens und der Schulden aufzuzeigen haben. Diese 
Abschlüsse werden zudem durch die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft genutzt, die wirtschaftli-
che Lage der Gemeinde und ihre künftige Entwicklung zu beurteilen.  
 
Für den gemeindlichen Geschäftsprozess und die Ordnungsmäßigkeit des gemeindlichen Handelns ist aber auch 
die "interne" Prüfung nicht unbedeutend. Vom Gesetzgeber werden dabei die laufende Prüfung der Vorgänge in 
der Finanzbuchhaltung, die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und die Prüfung von 
Vergaben besonders hervorgehoben. Er misst auch der Informationstechnik eine erhebliche Bedeutung bei, so-
dass er ausdrücklich von der Gemeinde verlangt, bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mithilfe automatisier-
ter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) nur geprüfte Programme einzusetzen.  
 
Mit den gesetzlich bestimmten Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung wird das Ziel der Sicherstellung von 
Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit, ggf. auch von Zweckmäßigkeit, bei der Ausführung der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft verfolgt. Die Prüfungsaufgaben bei der Rechnungsprüfung beinhalten dabei auch die Prüfung der 
Einhaltung der gemeindlichen Haushaltsgrundsätze, z. B. den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
oder die (vgl. § 75 Absatz 1 und § 95 Absatz 1 GO NRW).  
 
Bei diesem Rahmen der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung ist es unerheblich, ob die Gemeinde zur Ein-
richtung einer örtlichen Rechnungsprüfung gesetzlich verpflichtet ist oder diese freiwillig eingerichtet hat. Sie 
muss zudem eigenverantwortlich die Art und die Zeitpunkte der Prüfung festlegen. Die örtliche Rechnungsprüfung 
sollte nicht erst zu einem Zeitpunkt aktiv werden, zu dem Verwaltungsentscheidungen kaum noch umkehrbar 
sind. Es ist deshalb möglichst auch eine „begleitende“ Prüfung vorzunehmen.  
 
 
1.2 Die Prioritätensetzung für die Aufgabenerfüllung 
 
Der Aufbau der Vorschrift stellt eine sachliche Prioritätensetzung hinsichtlich der Vielzahl der Aufgaben dar, die 
von der örtlichen Rechnungsprüfung zu erfüllen sind. Der Gesetzgeber misst den gesetzlich bestimmten Prü-
fungsaufgaben eine erhebliche Bedeutung für die gemeindliche Haushaltswirtschaft und eine entsprechende 
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Priorität zu. Diese Prüfungsaufgaben werden zur Kontrolle des ordnungsmäßigen Verwaltungshandelns der Ge-
meinde als unverzichtbar angesehen. Bei der Benennung weiterer Prüfungsaufgaben wird die Stellung der örtli-
chen Rechnungsprüfung zum Rat der Gemeinde berücksichtigt (vgl. § 104 Absatz 1 GO NRW). Der Rat kann 
daher vor dem Bürgermeister der örtlichen Rechnungsprüfung zusätzlich zu den gesetzlichen Aufgaben örtliche 
Prüfungsaufgaben übertragen. Diese Aufgabenübertragung durch den Rat darf aber nicht zu Einschränkungen 
bei der Erledigung der gesetzlichen Prüfungsaufgaben führen.  
 
Dem Bürgermeister steht dabei das Recht zu, der örtlichen Rechnungsprüfung einzelne Prüfungsaufträge zu 
erteilen. Er muss aber bei einer Beauftragung beachten, dass seine Prüfungsaufträge nachrangig gegenüber den 
gesetzlichen Aufgaben und der Aufgabenübertragung durch den Rat sind und er darüber den Rechnungsprü-
fungsausschuss informieren muss. Die sachliche Prioritätensetzung enthält für den Bürgermeister nicht das 
Recht, der örtlichen Rechnungsprüfung besondere (neue) Prüfungsaufgaben zu übertragen. Er darf der Rech-
nungsprüfung lediglich einzelne Prüfungsaufträge erteilen. Die örtliche Rechnungsprüfung muss diese gesetzli-
che Prioritätensetzung bei ihrer Aufgabenerfüllung berücksichtigen. Insgesamt muss die örtliche Rechnungsprü-
fung den nachfolgend aufgezeigten Arbeitsumfang bei ihrer Prüfungsplanung berücksichtigen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Auftraggeber der örtlichen Rechnungsprüfung  

 
 

AUFTRAGGEBER 
 

AUFGABENUMFANG 

Der Gesetzgeber 
des gemeindlichen 

Haushaltsrechts 
(§ 103 Absatz 1 GO NRW) 

 
Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben: 
- die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses, 
- die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Absatz 1 

Nummern 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermö-
gen der Gemeinde, 

- die Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses, 
- die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhal-

tung der Gemeinde, 
- die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der 

Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vor-
nahme der Prüfungen, 

- bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe auto-
matisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) der 
Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung der 
Programme vor ihrer Anwendung, 

- die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Absatz 4 der 
Landeshaushaltsordnung, 

- die Prüfung von Vergaben. 
 

Der Rat der Gemeinde 
(§ 103 Absatz 2 GO NRW) 

 
Der Rat kann der örtlichen Rechnungsprüfung weitere Aufga-
ben übertragen, z. B.: 
- die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und 

Wirtschaftlichkeit, 
- die Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesell-

schafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften und 
anderen Vereinigungen des privaten Rechts oder in der 
Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 
114a sowie die Buch- und Betriebsprüfung, die sich die 
Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines 
Darlehens oder sonst vorbehalten hat, 

- weitere örtlich geprägte Prüfungsaufgaben. 
 

Der Bürgermeister 
(§ 103 Absatz 3 GO NRW) 

 
Der Bürgermeister kann innerhalb seines Amtsbereichs der 
örtlichen Rechnungsprüfung  besondere Prüfungsaufträge 
erteilen, z. B.:  
- aus Anlass von Rechtsverstößen, 
- aus Anlass von Schadensfällen, 
- aus Anlass erhaltener Zuwendungen, 
- aus sonstigen örtlichen Anlässen. 
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Die Auftraggeber der örtlichen Rechnungsprüfung  

 
 

AUFTRAGGEBER 
 

AUFGABENUMFANG 

Andere Gesetzgeber 
(Land, Bund, EU) 

 

 
Prüfungs- oder Kontrollaufgaben durch Fachgesetze oder 
andere rechtliche Vorschriften, z. B.: 
- durch das Korruptionsbekämpfungsgesetz, 
- Kontrolle von Ausgleichszahlungen nach Europarecht, 
 

Abbildung 200 „Die Auftraggeber der örtlichen Rechnungsprüfung“ 
 
Im Rahmen ihrer Aufgaben haben die Prüfer grundsätzlich die Art und den Umfang der erforderlichen Prüfungs-
handlungen eigenverantwortlich nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen unter Berücksichtigung der Gegebenhei-
ten bei der Gemeinde und in Kenntnis der Aufgabenerfüllung der Gemeinde sorgfältig zu bestimmen. Ohne solide 
Kenntnisse des gemeindlichen Geschehens ist z. B. eine Jahresabschlussprüfung mit der Feststellung, dass der 
Jahresabschluss ein wirtschaftlich zutreffendes Ergebnis der Gemeinde vermittelt, nicht zu erfüllen. Die Prüfun-
gen sind daher so vorzunehmen, dass von den Prüfern die Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit ge-
troffen werden können.  
 
Die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung haben außerdem zu berücksichtigen, dass die Gemeinde mit ihrer 
Aufgabenerfüllung und Verwaltung als eine einzige Einheit bzw. Gesamtheit zu betrachten ist, bei der regelmäßig 
eine hohe fachliche und technische Komplexität vorherrscht. Solche örtlichen Gegebenheiten sind regelmäßig in 
die Beurteilung einzubeziehen, damit die örtliche wirtschaftliche Situation zum Abschlussstichtag zutreffend durch 
den Bestätigungs- oder den Versagungsvermerk zum Ausdruck kommt. Insbesondere bei der Prüfung des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses gewinnt die "Einheitstheorie" an erheblicher Bedeutung. 
 
 
1.3 Besondere örtliche Prüfungsaufgaben 
 
Die Vorschrift lässt die Übertragung von Prüfungsaufgaben durch den Rat der Gemeinde und die Erteilung von 
Prüfungsaufträgen durch den Bürgermeister an die örtliche Rechnungsprüfung zu. Hinsichtlich der Aufgabenüber-
tragung wird dabei besonders die Prüfung der gemeindlichen Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlich-
keit hervorgehoben. Die beiden Begriffe sind hierbei eigenständige Prüfungsgegenstände und stehen in einem 
unmittelbaren Zusammenhang mit der Übertragung von Prüfungsaufgaben durch den Rat der Gemeinde.  
 
Bei der Prüfung muss daher berücksichtigt werden, dass die Anwendung der Begriffe sich ausschließlich und 
insgesamt auf das allgemeine Verwaltungshandeln der Gemeinde bezieht und nicht auf den Haushaltsgrundsatz 
der Wirtschaftlichkeit reduziert ist (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Die örtliche Rechnungsprüfung muss 
daher nicht nur die komplexen Verfahren in der gemeindlichen Verwaltung überblicken, sondern selbst zeitgemä-
ße, sachlich und fachlich zweckmäßige Handlungsweisen erarbeiten und anwenden, um solche besonderen 
Prüfungsaufgaben bewältigen zu können. Die Verwendung des Begriffs soll deshalb auch nicht die gesetzlichen 
Prüfungsaufgaben zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft vervollständigen. 
 
 
1.4 Weitere fachliche Prüfungsaufgaben 
 
1.4.1 Die Aufgaben nach Landesrecht 
 
1.4.1.1 Die Aufgaben außerhalb der Gemeindeordnung 
 
Die tatsächlichen Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gehen insgesamt weit über die Prüfungsaufgaben in 
der Gemeindeordnung hinaus. Vielfach werden der örtlichen Rechnungsprüfung besondere Prüfungs- oder Kon-
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trollaufgaben durch Fachgesetze oder sonstige rechtliche Vorschriften des Landes zugewiesen, z. B. durch das 
Korruptionsbekämpfungsgesetz. Die fachlichen Prüfungsanforderungen bedingen dabei, das Anforderungsprofil 
an die Aufgabenerledigung der örtlichen Rechnungsprüfung und an deren Prüfer anzupassen und weiter zu ent-
wickeln. Die Ausweitung der Aufgaben erfordert dabei eine Erhöhung der Anzahl der Prüfer, wenn nicht in Zu-
sammenarbeit mit anderen örtlichen Rechnungsprüfungen oder durch eine Beauftragung Dritter die Prüfungsauf-
gaben erledigt werden können. 
 
 
1.4.1.2 Die Aufgaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz 
 
Der örtlichen Rechnungsprüfung ist durch das Korruptionsbekämpfungsgesetz zur Prüfeinrichtung in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich bestimmt worden (vgl. § 2 Absatz 1 KorruptionsbG). Ihr obliegt damit die Aufgabe, in allen 
Bereichen der gemeindlichen Verwaltung die getroffenen Vorkehrungen zu prüfen, um Korruptionsfälle nicht 
eintreten zu lassen. Über den Umfang und die Art der Prüfungsdurchführung sowie das Zusammenspiel mit der 
Erfüllung anderer Prüfungsaufgaben entscheidet dabei die örtliche Rechnungsprüfung in eigener Verantwortung, 
denn sie unterliegt keinen fachlichen Weisungen (vgl. § 104 Absatz 1 Satz 2 GO NRW).  
 
Zur Korruptionsbekämpfung gehört auch, dass die Gemeinde im Rahmen ihrer Auftragsvergaben die Vergabe 
von Aufträgen der örtlichen Rechnungsprüfung und der Gemeindeprüfungsanstalt NRW anzuzeigen hat, deren 
Wert den Betrag von 200.000 Euro übersteigt und die keine Inhousegeschäfte der Gemeinde darstellen (vgl. § 16 
Absatz 1 KorruptionsbG). Eine solche Anzeigepflicht besteht entsprechend bei gemeindlichen Vermögensveräu-
ßerungen. In solchen Fällen sind der gemeindlichen Anzeige eine Liste der Angebote aller Bieterinnen und Bieter 
sowie Bewerberinnen und Bewerber mit Namen und Preis sowie die Auswahlentscheidung der Gemeinde ein-
schließlich einer Begründung beizufügen. Die beiden genannten Prüfungseinrichtungen sind im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit untereinander auskunftsverpflichtet. 
 
 
1.4.2 Die Aufgaben nach Bundesrecht 
 
Der örtlichen Rechnungsprüfung obliegen vielfach auch Prüfungsaufgaben, die durch Bundesrecht bestimmt 
worden sind und bei denen eine Umsetzung durch das Land bzw. seine Gemeinden verlangt wird. Oftmals soll im 
Rahmen des Verwendungsnachweises der Gemeinde die örtliche Rechnungsprüfung die darin enthaltenen Aus-
sagen zur zweckentsprechenden Verwendung von Fördermitteln zusätzlich bestätigen. Diese Tätigkeit der örtli-
chen Rechnungsprüfung stellt nach außen jedoch nur eine „interne Vorprüfung“ durch die Gemeinde dar. In sol-
chen Fällen stellt die Tätigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung daher keine verwaltungsmäßige Prüfung des 
Verwendungsnachweises im Zuwendungsverfahren dar.  
 
Diese Prüfung obliegt der Bewilligungsbehörde im Rahmen des ihr vom Zuwendungsempfänger vorzulegenden 
Verwendungsnachweises (vgl. Nummer 11 der VVG zu § 44 LHO NRW). Die Tätigkeit der örtlichen Rechnungs-
prüfung kann in diesem Zusammenhang der laufenden Prüfung der Vorgänge in der gemeindlichen Finanzbuch-
haltung zugerechnet (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 4 GO NRW). Sie kann bei einer fachbezogenen Prüfung als 
Umsetzung eines Auftrages des Bürgermeisters behandelt werden, denn der Bürgermeister ist in solchen Fällen 
auch der Zuwendungsempfänger gegenüber dem Dritten als Zuwendungsgeber. 
 
Der Adressat einer Bestätigung, dass von der Gemeinde die Förderbestimmungen eingehalten und die Zuwen-
dungsmittel zweckentsprechend verwendet worden sind, kann daher grundsätzlich nur der Bürgermeister sein, 
der eine solche gesonderte Bestätigung im Rahmen seiner Verwendungsnachweisführung vorzulegen hat. Die 
örtliche Rechnungsprüfung kann dabei nur als eine nach innen wirkende Stelle angesehen werden. Diese Stelle 
darf daher eine Bestätigung im Rahmen der Zuwendungsgewährung nicht neben dem Bürgermeister als Vertreter 
der Gemeinde unmittelbar nach außen abgeben. Eine solche von der örtlichen Rechnungsprüfung gewünschte 
Prüfung und Bestätigung ist daher auch nicht als Vorprüfung im Sinne der Prüfung der Finanzvorfälle nach Lan-
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deshaushaltsrecht anzusehen (vgl. § 100 Absatz 4 LHO NRW). Sie wurde gesetzlich als Aufgabe der örtlichen 
Rechnungsprüfung bestimmt (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 7 GO NRW). 
 
 
1.4.3 Die Aufgaben nach Europarecht 
 
Die Kontrolle von Ausgleichszahlungen der Gemeinde an einen gemeindlichen Betrieb ist eine Aufgabe der örtli-
chen Rechnungsprüfung nach europäischem Recht. Nach Artikel 87-89 EG-Vertrag sind vorbehaltlich abwei-
chender Bestimmungen des Vertrages "staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher 
Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen 
oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitglied-
staaten beeinträchtigen". Es soll deshalb eine Beihilfenkontrolle stattfinden, um faire Wettbewerbsbedingungen im 
Europäischen Binnenmarkt sicherzustellen. Dabei muss ein sachgerechter Ausgleich mit der im europäischen 
Recht anerkannten Funktion der Mitgliedstaaten zu Leistung und Ausgestaltung der Daseinsvorsorge (Dienstleis-
tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) herbeigeführt werden. 
 
Bei den nach Artikel 6 der Freistellungsentscheidung der Kommission vom 28. November 2005 (2005/842 EG) 
vorzunehmenden regelmäßigen Kontrollen ist zu prüfen, ob eine unzulässige Ausgleichszahlung durch die Ge-
meinde gewährt worden ist. Die im Rahmen der regelmäßigen Kontrollen zu treffende Entscheidung über die 
Zulässigkeit der Ausgleichszahlung ist von der gewährenden und nicht von der empfangenden Stelle vorzuneh-
men. Die Gemeinden haben die regelmäßigen Kontrollen durchzuführen. Die örtliche Rechnungsprüfung kann 
dabei im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben eine Kontrolle im Sinne der Freistellungsentscheidung gewährleis-
ten. Sie kann sich ggf. auch fachlich geeigneter Stellen bedienen (vgl. Gemeinsamer Runderlass des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie und des Innenministeriums vom 30.5.2008; SMBl. NRW. 651). 
 
 
1.5 Die Informationsrechte der Abschlussprüfer 
 
1.5.1 Die Rechte beim Jahresabschluss 
 
Der Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der Gemeinde kann für die Durchführung seiner Prüfung die aus 
seiner Sicht erforderliche Aufklärung und Nachweise verlangen, die für eine sorgfältige Prüfung notwendig sind. 
Er kann seine Aufgabe nur ordnungsgemäß erfüllen, wenn ihm die gemeindlichen Unterlagen zugänglich sind 
und zutreffende Antworten auf seine Fragen gegeben werden. Unter diese Rechte fallen daher insbesondere 
Informationsbedürfnisse des Prüfers, die zur Klarstellung über die Prüfungsgegenstände beitragen. Die gesetzli-
chen Regelungen dienen daher dem Schutz der örtlichen Rechnungsprüfung und den Abschlussprüfern. Sie 
sollen die Qualität und Verlässlichkeit der Prüfungsarbeiten und des Prüfungsergebnisses gewährleisten.  
 
Dem Abschlussprüfer steht mit dem Recht auf Vorlage von Nachweisen und Informationen aber kein 
uneingeschränktes Recht zur Einsichtnahme in die gemeindlichen Unterlagen zu. Bei einer möglichen Forderung 
nach Nachweisen und Informationen im Rahmen seiner Abschlussprüfung hat er zu berücksichtigen, dass bei der 
Durchführung der Abschlussprüfung auch der Grundsatz der Wesentlichkeit sowie der Grundsatz der Wirtschaft-
lichkeit Anwendung findet. Diese Grundsätze beschränken regelmäßig auch die Rechte des Prüfers. Der Ab-
schlussprüfer darf daher z. B. nicht eigenständig eine Suche nach brauchbaren Unterlagen vornehmen. Die vom 
Prüfer begehrten Informationen und Nachweise müssen sich zudem auf konkrete Prüfungsaufgaben beziehen. 
 
 
1.5.2 Die Rechte beim Gesamtabschluss 
 
Der Abschlussprüfer für den Gesamtabschluss der Gemeinde kann ebenfalls für die Durchführung seiner Prüfung 
die aus seiner Sicht erforderliche Aufklärung und auch Nachweise verlangen, die für eine sorgfältige Prüfung 
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notwendig sind. Er hat damit nicht nur Rechte gegenüber der gemeindlichen Verwaltung, sondern insbesondere 
auch gegenüber den Abschlussprüfern der gemeindlichen Betriebe. Diese Besonderheit ergibt sich daraus, dass 
der Abschlussprüfer sich ein Urteil über die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde verschaffen muss. 
 
Ein solches Urteil ist im Grunde nur möglich, wenn auch die Kenntnisse und Prüfungsergebnisse der Prüfer der 
Jahresabschlüsse der gemeindlichen Betriebe in die Beurteilung einbezogen werden können. Solche Informatio-
nen sind sachlich auch erforderlich, denn der Abschlussprüfer für den gemeindlichen Gesamtabschluss hat im 
Rahmen seiner Arbeit nicht nur die Konsolidierungsschritte zur Aufstellung des Gesamtabschlusses zu prüfen. Er 
sollte wegen der Prüfung des Gesamtlageberichtes auch über entsprechende Kenntnisse über das aufgabenbe-
zogene wirtschaftliche Handeln der Gemeinde in allen Betätigungsformen verfügen. 
 
 
1.6 Die Beauftragung Dritter 
 
Die örtliche Rechnungsprüfung umfasst ein weites Aufgabenfeld, dass durch gesetzliche Aufgaben, durch vom 
Rat der Gemeinde übertragene Aufgaben und durch besondere Prüfaufträge des Bürgermeisters bestimmt wird. 
Die Prüfungstätigkeit soll ohne Einflussnahme der zu prüfenden Stellen auf die örtliche Rechnungsprüfung erfol-
gen, um eine sinnvolle und effektive Prüfung zu gewährleisten. Der örtlichen Rechnungsprüfung soll aber auch 
eine flexible und wirtschaftliche Aufgabenerledigung ermöglicht werden. Es ist deshalb ausdrücklich bestimmt 
worden, dass die örtliche Rechnungsprüfung sich Dritter als Prüfer bedienen kann. Dabei muss wie bei der Rech-
nungsprüfung auch der Dritte die notwendige Unabhängigkeit gegenüber der Gemeinde aufweisen. Die Verant-
wortung über die Entscheidung der Beauftragung eines Dritten obliegt dabei der örtlichen Rechnungsprüfung, an 
der jedoch der Rechnungsprüfungsausschuss zu beteiligen ist. 
 
Die Anwendung des NKF einschließlich des Systems der doppelten Buchführung sowie der Anforderungen an 
eine begleitende Prüfung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erfordert entsprechend qualifizierte und erfahre-
ne Prüfer, sodass bei einer Auftragung durch die Gemeinde ein entsprechender Nachweis gefordert werden soll-
te. Die Beauftragung Dritter als Prüfer ist dabei nicht auf die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses be-
schränkt. Vielmehr kann ein Dritter auch mit anderen Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung beauftragt wer-
den. Die Beauftragung eines Dritten muss von der Gemeinde unter Beachtung der vergaberechtlichen Bestim-
mungen erfolgen, denn es wird von dem Dritten eine Dienstleistung gegenüber der Gemeinde erwartet.  
 
Im Rahmen seiner Beauftragung wird ein Dritter als Prüfer jedoch regelmäßig eigenverantwortlich tätig. Er hat im 
Rahmen der Beauftragung die betreffenden gemeindlichen Sachverhalte und Geschäftsvorfälle der Gemeinde mit 
einem sachgerechten Prüfungsansatz umfassend zu prüfen, soweit nicht gesonderte Erfordernisse zwischen der 
Rechnungsprüfung und dem Dritten vereinbart worden sind. Zum Abschluss seiner Tätigkeit hat der Dritte einen 
Prüfungsbericht zu erstellen und sein festgestelltes Prüfungsergebnis in einem Bestätigungsvermerk zusammen-
zufassen. Er kann ggf. auch einen Vermerk über die Versagung des Bestätigungsvermerks abgeben. 
 
Bei der Einschaltung eines Dritten als Prüfer bleibt die Verantwortung der örtlichen Rechnungsprüfung für die 
gesetzlichen, übertragenen und beauftragten Prüfungen unberührt. Die örtliche Rechnungsprüfung muss sich 
daher selbst ein Prüfungsurteil über die Sachverhalte und Geschäftsvorfälle der Gemeinde bilden, die Prüfungs-
gegenstände des beauftragten Dritten waren. Sie sollte deshalb die Beteiligung von Dritten an ihren Abschluss-
prüfungen so ausgestalten, dass sie anschließend aufgrund ihrer Erkenntnismöglichkeiten noch ein eigenverant-
wortliches Urteil zum jeweiligen Prüfungsgegenstand fällen und einen eigenen Bestätigungsvermerk gegenüber 
dem Rechnungsprüfungsausschuss abgeben kann.  
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1.7 Die Dokumentationspflichten 
 
Durch die Prüfungsinstanz ist nach den allgemeinen Prüfungsgrundsätzen für Abschlussprüfungen jede Ab-
schlussprüfung angemessen zu dokumentieren. Diese Pflicht dient u.a. dazu, die Informationen, die zum Prü-
fungsergebnis und zu einzelnen Prüfungsfeststellungen geführt haben, zu stützen und nachvollziehbar zu ma-
chen. Die Abschlussprüfer des gemeindlichen Jahresabschlusses sollen deshalb in ihrem Prüfungsbericht nicht 
nur das Prüfungsergebnis, sondern auch die von ihnen erhobenen Einwendungen besonders herausstellen. 
Ebenso können die von ihnen gegebenen Hinweise hervorgehoben werden.  
 
Im Rahmen der Dokumentation der Prüfungen sollen daher die Prüfungsaussagen eindeutig erkennbar sein. Ihre 
Inhalte müssen daher zweifelsfrei dargestellt werden. Diese Vorgabe besteht insbesondere für den zu erstellen-
den Bestätigungsvermerk, mit dem die Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns bestätigt und eine Unbe-
denklichkeit im haushaltsrechtlichen Sinne ausgesprochen werden kann. Ebenso sind die Prüfungsfeststellungen 
ausreichend zu dokumentieren, wenn im Einzelfall der Bestätigungsvermerk mit Einschränkungen versehen oder 
auch verweigert wird. Eine Orientierung der dafür notwendigen Begründungen an den haushaltsrechtlich vorge-
sehenen Abstufungen des Bestätigungsvermerks ist dabei möglich.  
 
Die Unterlagen der Abschlussprüfer über die jeweilige Jahresabschlussprüfung sind entsprechend den Vorschrif-
ten über die Aufbewahrung von gemeindlichen Geschäftsunterlagen aufzubewahren, sofern die Prüfer der örtli-
chen Rechnungsprüfung der Gemeinde angehören (vgl. § 58 GemHVO NRW). Bei der Beauftragung Dritter soll 
daher sachgerecht entschieden werden, wer welche Prüfungsunterlagen für welchen Zeitraum aufbewahrt und 
bei Bedarf zur Verfügung stellt.  
 
 
2. Der Prüfungszeitraum bei Abschlussprüfungen 
 
Die örtliche Rechnungsprüfung muss insbesondere bei ihren Abschlussprüfungen den gesetzlich bestimmten 
Zeitrahmen berücksichtigen (vgl. § 96 Absatz 1 und § 116 Absatz 1 GO NRW). Für diese Abschlussprüfungen 
steht der örtlichen Rechnungsprüfung nur ein begrenzter Zeitraum nach Ablauf des betreffenden Haushaltsjahres 
zur Verfügung. Er liegt zwischen der Fertigstellung bzw. der Bestätigung des Entwurfs des betreffenden Ab-
schlusses und seiner Feststellung oder Bestätigung durch den Rat der Gemeinde.  
 
Für den gemeindlichen Jahresabschluss gilt dabei, dass der Bürgermeister den von ihm bestätigten Entwurf in-
nerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuzuleiten hat (vgl. § 95 
Absatz 3 Satz 2 GO NRW). Der Entwurf des Gesamtabschlusses der Gemeinde ist spätestens nach neun Mona-
ten nach dem Abschlussstichtag dem Rat zur Prüfung zuzuleiten (vgl. § 116 Absatz 5 Satz 1 GO NRW). Das 
Ende des Prüfungszeitraumes bei Abschlussprüfungen wird dabei durch die gesetzliche Vorgabe bestimmt, dass 
der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss sowie den geprüften Gesamtab-
schluss bis spätestens zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres Jahresabschluss festzu-
stellen bzw. zu bestätigen hat (vgl. § 96 Absatz 1 Satz 1 und § 116 Absatz 1 Satz 3 und 4 GO NRW).  
 
Der Rat der Gemeinde sollte möglichst nicht den letztmöglichen Termin zur Beschlussfassung nutzen, damit ggf. 
Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Ausführung Abrechnung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des abge-
laufenen Haushaltsjahres möglich in der aktuellen Haushaltswirtschaft berücksichtigt werden. Außerdem ergibt 
sich aus dem Zusammenspiel der Vorschriften für den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss der Gemein-
de unter Berücksichtigung der örtlichen Sitzungstermine für den Rechnungsprüfungsausschuss und den Rat der 
Gemeinde der konkrete tatsächlich nutzbare Prüfungszeitraum (vgl. § 59 Absatz 3 i.V.m. § 101 Absatz 1 GO 
NRW und § 59 Absatz 3 i.V.m. § 116 Absatz 6 GO NRW).  
 
Die gesetzlichen Regelungen über die örtliche Rechnungsprüfung sind darauf ausgerichtet, dass die örtliche 
Rechnungsprüfung eine begleitende Prüfungstätigkeit innehat und insgesamt keine nachrangige Prüfungstätigkeit 
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darstellen sollte. Die aufgezeigten zeitlichen Gegebenheiten belegen, dass es notwendig ist, den Prüfungszeit-
raum bei Abschlussprüfungen so zu gestalten, dass diesem Ziel Genüge getan wird. Die örtliche Rechnungsprü-
fung muss ggf. selbst den Anstoß geben, von Anfang an in die örtlichen Verfahren der Aufstellung der gemeindli-
chen Abschlüsse bzw. in die Abschlussarbeiten einbezogen zu werden. Sie sollte daher grundsätzlich dafür Sor-
ge tragen, jedenfalls frühzeitig genug begleitend tätig werden zu können.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Aufgabenkatalog der örtlichen Rechnungsprüfung): 
 
Die in der Vorschrift aufgezählten Prüfungsaufgaben stellen abgegrenzte und eigenständige Sachverhalte in 
Form eines Aufgabenkataloges für die örtliche Rechnungsprüfung dar. Die Prüfungsaufgaben in den Nummern 4 
bis 8 des Absatzes 1 der Vorschrift sind jedoch nur insoweit in die jeweilige Prüfung des gemeindlichen Jahres-
abschlusses oder des Gesamtabschlusses der Gemeinde einzubeziehen bzw. dieser Aufgabe zuzurechnen, wie 
sie zwingend für die Durchführung der Abschlussprüfung erforderlich sind.  
 
Die gesetzlich bestimmten Zwecke werden z. B. auch durch die Bestimmungen in § 101 Absatz 1 Satz 3 GO 
NRW deutlich, in dem ausdrücklich bestimmt wird, dass in die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses 
auch die Buchführung der Gemeinde, die durchgeführte Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich 
festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände der Gemeinde einzubeziehen sind. Die Aufzählung 
stellt dabei jedoch keinen vollständigen Katalog der Prüfungsaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung im Rah-
men der Jahresabschlussprüfung dar. Zudem kann der Rat der Gemeinde der örtlichen Rechnungsprüfung weite-
re Prüfungsaufgaben übertragen und der Bürgermeister darf der örtlichen Rechnungsprüfung besondere Prüfauf-
träge erteilen. 
 
 
1.1.1 Zu Nummer 1 (Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde): 
 
1.1.1.1 Die Inhalte der Jahresabschlussprüfung 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses ist eine Pflichtaufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung und stellt dabei eine 
Voraussetzung für die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Gemeinde sowie für die Entlastung 
des Bürgermeisters durch die Ratsmitglieder dar (vgl. § 96 GO NRW). Die Inhalte und die Durchführung der Ab-
schlussprüfung sowie die Zuständigkeit für die Durchführung der Prüfung, aber auch die Behandlung des Prü-
fungsergebnisses sind haushaltsrechtlich gesondert geregelt (vgl. § 101 GO NRW). Der Jahresabschluss der 
Gemeinde ist danach federführend vom Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen. Er hat festzustellen, ob der 
Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt.  
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich dabei auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie 
ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. Es ist aber auch 
das Ergebnis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr zu prüfen, das von der 
Gemeinde in der gemeindlichen Ergebnisrechnung nachgewiesen wird (vgl. § 38 GemHVO NRW). In diese Prü-
fung ist zudem die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungs-
dauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen. Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde erwecken.  
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Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zudem über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der 
Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen. Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung ist 
dabei in den Prüfungsbericht aufzunehmen. Die Abschlussprüfer haben sich deshalb einen Überblick über die 
rechtlichen und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde zu verschaffen. Aus ihrer abschließenden Ein-
schätzung haben die Abschlussprüfer dann das von ihnen durchzuführende Prüfungsprogramm zu entwickeln. 
Besondere Bedingungen seitens der Gemeinde und die örtlichen Verhältnisse sind dabei zu beachten.  
 
 
1.1.1.2 Die Prüfungsgrundsätze für Abschlussprüfungen 
 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, die auch im Rahmen der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung 
relevant sind, werden hinsichtlich der jährlichen Abschlussprüfung um weitere Grundsätze ergänzt (vgl. § 95 
Absatz 1 und § 101 Absatz 1 GO NRW). Für die Prüfung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses haben sich 
die „Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen (GoA)“ entwickelt, die entsprechend beim gemeindlichen 
Jahresabschluss Anwendung finden können. Diese Grundsätze, die i.d.R. Mindeststandards für die Abschluss-
prüfung festlegen, sind nicht gesetzlich bestimmt worden. Sie werden aus unterschiedlichen Quellen abgeleitet.  
 
In diesem Zusammenhang hat z. B. das IDW verschiedene Grundsätze zur Durchführung von Abschlussprüfun-
gen sowie zu den darin vorzunehmenden Prüfungshandlungen bestimmt. Dabei sind herausragende Themen die 
Qualitätssicherung, der Prüfungsansatz, die Prüfungsdurchführung, der Prüfungsbericht und der Bestätigungs-
vermerk, die um Rechnungslegungshinweise ergänzt werden. Außerdem bestehen noch weitere Ergänzungen 
durch die „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen“ sowie die „Grundsätze für 
die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen“. Nach diesen Prüfungs-
grundsätzen ist die Abschlussprüfung angemessen durch die Prüfungsinstanz zu dokumentieren. 
 
Die gemeindliche Abschlussprüfung wird außerdem mit dem Ziel durchgeführt, zutreffende Prüfungsaussagen 
unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit zu treffen. Deshalb sollen die Informa-
tionen, die zum Prüfungsergebnis und zu einzelnen Prüfungsfeststellungen durch den Abschlussprüfer geführt 
haben, durch eine entsprechende Dokumentation nachvollziehbar gemacht werden. Die Unterlagen des Ab-
schlussprüfers über seine Prüfung sind dabei entsprechend den Vorschriften über die Aufbewahrung von ge-
meindlichen Unterlagen aufzubewahren, soweit der Abschlussprüfer der örtlichen Rechnungsprüfung der Ge-
meinde angehört (vgl. § 58 GemHVO NRW).  
 
 
1.1.1.3 Der Umfang der Jahresabschlussprüfung 
 
1.1.1.3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses ist ein in mehrere Abschnitte zu unterteilender Vorgang, der 
sich von der Prüfungsplanung bis zur Berichterstattung über die durchgeführte Abschlussprüfung erstreckt. Sie 
schließt neben den Bestandteilen des Jahresabschlusses und seinen Anlagen auch die dafür eingerichtete ge-
meindliche Buchführung ein. Der gemeindliche Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung vermitteln. Die gemeindliche Buchführung soll daher dazu beitragen, dass der 
Jahresabschluss der Gemeinde in der vorgeschriebenen Form aufgestellt werden kann, die vorgesehenen Anga-
ben enthält und dafür die Vermögensgegenstände und Schulden richtig bewertet worden sind.  
 
In der Vorschrift wird deshalb ausdrücklich bestimmt, dass in die Prüfung die Buchführung, die Inventur, das In-
ventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen 
sind. Die Prüfung der Beachtung der gesetzlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften, der Regelungen der ge-
meindlichen Haushaltssatzung sowie ergänzender Satzungen, aber auch weiterer ortsrechtlicher Bestimmungen 
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ist ebenfalls ein wichtiger Gegenstand der Jahresabschlussprüfung. Zudem ist zu prüfen, ob muss der Lagebe-
richt mit dem Jahresabschluss und den Erkenntnissen des Prüfers in Einklang steht. Die Angaben im Lagebericht 
dürfen keine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde erwe-
cken. Der Bericht muss zudem zu den künftigen Chancen und Risiken der Gemeinde und damit zur wirtschaftli-
chen Entwicklung eine sachgerechte Auskunft geben. 
 
 
1.1.1.3.2 Die Prüfungsgegenstände des Jahresabschlusses 
 
1.1.1.3.2.1 Die Ergebnisrechnung 
 
Die Ressourcen werden durch die Gemeinde dadurch angemessen aufgezeigt, dass für die gemeindliche Haus-
haltswirtschaft im Haushaltsjahr ein Ergebnisplan mit den Rechengrößen „Aufwand“ und „Ertrag“ aufzustellen ist 
(vgl. § 2 GemHVO NRW). Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist dann in der Ergebnisrechnung das tatsächliche 
Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr, getrennt nach den Ertrags-
arten und Aufwandsarten, in Jahressummen nachzuweisen (vgl. § 38 GemHVO NRW).Die gemeindliche Ergeb-
nisrechnung ist dabei von der Gemeinde entsprechend dem Ergebnisplan aufzubauen, sodass auch zwischen 
ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zu trennen ist.  
 
Eine solche „haushaltswirtschaftliche Abrechnung“ ist jedoch nur vollständig, wenn innerhalb der gemeindlichen 
Ergebnisrechnung auch ein Plan-/Ist-Vergleich vorgenommen wird. Durch die Gegenüberstellung von den im 
Haushaltsplan ausgewiesenen Positionen mit den Ist-Werten können Planabweichungen aus der Ausführung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft festgestellt und ausgewiesen werden. In diesem Plan-/Ist-Vergleich sind auch 
die übertragenen Aufwandsermächtigungen gesondert auszuweisen, weil diese zur Fortschreibung der im Haus-
haltsplan veranschlagten Haushaltsansätze des geführt haben (vgl. § 22 Absatz 2 und § 38 GemHVO NRW). 
 
 
1.1.1.3.2.2 Die Finanzrechnung 
 
Die Gemeinde hat in der gemeindlichen Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen zu erfassen 
(vgl. § 39 GemHVO NRW). Sie hat die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen im abgelaufenen Haus-
haltsjahr nach Arten und jeweils in Jahressummen auszuweisen. Dadurch wird die haushaltsjahrbezogene Ände-
rung des Bestandes an gemeindlichen Finanzmitteln nachgewiesen. Wie im gemeindlichen Finanzplan ist dabei 
der Saldo für die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Saldo für die Zahlungen aus der Investiti-
onstätigkeit darzustellen. Aus den beiden Wertgrößen ist dann der Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehl-
betrag zu ermitteln.  
 
Durch die Einbeziehung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit sowie aus den Zahlungen aus der Aufnahme 
und der Tilgung von Krediten für Investitionen und den Krediten zur Liquiditätssicherung lässt sich dann die Ände-
rung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln feststellen und nachweisen. Eine solche „Abrechnung“ ist jedoch 
nur vollständig, wenn innerhalb der gemeindlichen Finanzrechnung auch ein Plan-/Ist-Vergleich vorgenommen 
wird. Durch die Gegenüberstellung von der im Haushaltsplan ausgewiesenen Positionen mit den Ist-Werten kön-
nen Planabweichungen aus der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft festgestellt und ausgewiesen 
werden. In diesem Plan-/Ist-Vergleich sind auch die übertragenen Auszahlungsermächtigungen gesondert aus-
zuweisen, weil diese zur Fortschreibung der Haushaltsansätze geführt haben (vgl. § 22 Absatz 2 und § 39 Satz 3 
i.V.m. § 38 Absatz 2 GemHVO NRW). 
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1.1.1.3.2.3 Die Bilanz 
 
Die gemeindliche Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden der Gemeinde zum Abschluss-
stichtag ein wesentlicher Bestandteil des NKF. Sie wird in eine Aktivseite und Passivseite untergliedert und muss 
bestimmte Bilanzposten enthalten. Die weitere Gliederung auf beiden Seiten der gemeindlichen Bilanz erfolgt 
dann nach Fristigkeiten. Die Gemeinde hat das langfristige nutzbare Vermögen und die Schulden vor dem kurz-
fristig verfügbaren Vermögen und den Schulden zu bilanzieren. 
 
Die Gemeinde hat auf der Aktivseite ihrer Bilanz ihr Vermögen mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Werten 
anzusetzen. Die Aktivseite ist in die Bereiche „Anlagevermögen“, „Umlaufvermögen“ und „Rechnungsabgren-
zungsposten“ zu gliedern und in diesen Bereichen sind mindestens die haushaltsrechtlich bestimmten Bilanzpos-
ten zu bilden (vgl. § 41 Absatz 3 GemHVO NRW). Durch diese Darstellung des gemeindlichen Vermögens wird 
die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Die Fristigkeit wird dadurch aufgezeigt, dass das Anlagever-
mögen vor dem Umlaufvermögen abgebildet wird. 
 
Auf der Passivseite der Bilanz hat die Gemeinde ihre Verpflichtungen (Schulden) und ihr Eigenkapital anzuset-
zen. Sie hat dafür die Bilanzbereiche „Eigenkapital“, Verbindlichkeiten“ und „Rechnungsabgrenzungsposten“ zu 
bilden und dabei mindestens die haushaltsrechtlich bestimmten Bilanzposten anzusetzen (vgl. § 41 Absatz 4 
GemHVO NRW). Durch diese Darstellung wird die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des gemeindlichen Ver-
mögens offengelegt. Die Fristigkeit besteht auch innerhalb der Bilanzbereiche, sodass im Eigenkapital die allge-
meine Rücklage vor der Ausgleichsrücklage und bei den Verbindlichkeiten die Kredite für Investitionen der Ge-
meinde vor den Krediten zur Liquiditätssicherung stehen.  
 
 
1.1.1.3.2.4 Der Anhang 
 
Der Anhang enthält eine Vielzahl von Angaben und Einschätzungen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde 
sowie besondere Erläuterungen (vgl. § 48 GemHVO NRW). Die erforderlichen Informationen sollen im sachlichen 
Zusammenhang mit den Bestandteilen Anlagen des gemeindlichen Jahresabschlusses stehen. Es sind deshalb 
von der Gemeinde insbesondere Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Ergebnis-
positionen zu machen. Diese Beschreibung soll eine Ergänzung, Korrektur und Entlastung der gemeindlichen 
Bilanz und der Ergebnisrechnung bezwecken und deren Interpretation unterstützen. 
 
In den gemeindlichen Anhang gehören aber auch Erläuterungen zu den von der Gemeinde angewandten Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden. Gleichzeitig sind im Anhang auch die Zusatzinformationen anzugeben, die 
für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben und zu einem besseren Verständnis 
einzelner Sachverhalte der gemeindlichen Haushaltswirtschaft führen. Es kann sich z. B. bei einem Jahresfehlbe-
trag in der Ergebnisrechnung und einer vorgesehenen Verringerung der allgemeinen Rücklage auch für den An-
hang ein erheblicher Erläuterungsbedarf ergeben. Ein solcher Bedarf entsteht aber dann insbesondere, wenn 
eine Überschuldung der Gemeinde tatsächlich eingetreten ist. 
 
Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind jedoch keine besonderen Formvorga-
ben haushaltsrechtlich vorgegeben worden. Die Gemeinde hat daher den Anhang eigenverantwortlich zu gestal-
ten. Sie hat dabei zu berücksichtigen, dass dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Ver-
bindlichkeitenspiegel beizufügen sind. Die Gemeinde hat bei der Aufstellung des Anhangs aber auch die Informa-
tionsinteressen des Adressatenkreises des gemeindlichen Jahresabschlusses (Rat, Bürgerinnen und Bürger) 
ausreichend zu berücksichtigen.  
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1.1.1.3.2.5 Die gemeindlichen Jahresabschlussunterlagen 
 
Der gemeindliche Jahresabschluss soll möglichst eine zutreffende Rechenschaft über die tatsächliche Ausfüh-
rung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und deren Ergebnisse im Zusammenhang mit der Sicherung der 
stetigen Aufgabenerledigung der Gemeinde geben. Diese gemeindlichen Zwecke erfordern, den gesetzlich be-
stimmten Bestandteilen des gemeindlichen Jahresabschlusses mindestens die haushaltsrechtlich bestimmten 
Anlagen beizufügen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die gemeindlichen Jahresabschlussunterlagen 

 
 

DIE BESTANDTEILE DES JAHRESABSCHLUSSES 
 
Ergebnisrechnung 
Prüfungsauftrag: 
Entspricht die Ergebnisrechnung den Anforderungen und enthält 
mindestens die vorgesehenen Haushaltspositionen sowie die Ist-
Ergebnisse und Planansätze? 
 

 
§ 95 Absatz 1 GO NRW i.V.m. 
§ 37 Absatz 1 Nummer 1 und 
§ 38 sowie § 22 Absatz 4 
GemHVO NRW und Nummer 
1.6.1 des Runderlasses des 
Innenministeriums vom 
24.02.2005 (SMBl. NRW. 
6300). 
 

 
Finanzrechnung 
Prüfungsauftrag: 
Entspricht die Finanzrechnung den Anforderungen und enthält mindes-
tens die vorgesehenen Haushaltspositionen sowie die Ist-Ergebnisse 
und Planansätze? 
 

 
§ 95 Absatz 1 GO NRW i.V.m. 
§ 37 Absatz 1 Nummer 2 und 
§ 39 sowie § 22 Absatz 4 
GemHVO NRW und Nummer 
1.6.3 des Runderlasses des 
Innenministeriums vom 
24.02.2005 (SMBl. NRW. 
6300) 
 

 
Teilrechnungen 
Prüfungsauftrag: 
Entspricht die Gliederung den im Haushaltsplan ausgewiesenen pro-
duktorientierten Teilplänen? Enthält jede einzelne Teilrechnung die Ist-
Zahlen zu Leistungsmengen und Kennzahlen in den Teilplänen? 
 

 
§ 95 Absatz 1 GO NRW i.V.m. 
§ 37 Absatz 1 Nummer 3 und 
§ 40 GemHVO NRW sowie 
den Nummern 1.6.2 und 1.6.4 
des Runderlasses des Innen-
ministeriums vom 24.02.2005 
(SMBl. NRW. 6300). 
 

 
Bilanz  
Prüfungsauftrag: 
Entspricht die Gliederung der Bilanz den Anforderungen? Wird auf der 
Aktivseite ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausge-
wiesen? 
 

 
§ 95 Absatz 1 GO NRW i.V.m. 
§ 37 Absatz 1 Nummer 4 und 
§§ 41 bis 43 GemHVO NRW 
sowie Nummer 1.6.5 des 
Runderlasses des Innenminis-
teriums vom 24.02.2005 
(SMBl. NRW. 6300). 
 

 
Anhang 
Prüfungsauftrag: 
Enthält er ausreichende Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und 
der Ergebnisrechnung? Wurden Vereinfachungsverfahren angewandt? 
Erfüllt er die übrigen Anforderungen? 
 

 
§ 95 Absatz 1 GO NRW i.V.m. 
§ 37 Absatz 1 Nummer 5 und 
§ 44 GemHVO NRW.  

 
DIE ANLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 

 
Anlagenspiegel 
Prüfungsauftrag: 
Ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens dargestellt? 
Werden die übrigen Anforderungen erfüllt? 
 

 
§ 44 Absatz 3 und § 45 
GemHVO NRW sowie Num-
mer 1.6.6 des Runderlasses 
des Innenministeriums vom 
24.02.2005 (SMBl. NRW. 
6300). 
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Forderungsspiegel 
Prüfungsauftrag: 
Wird eine ausreichende Übersicht über den Stand der Forderung 
gegeben? Werden die übrigen Anforderungen erfüllt? 
 

 
§ 44 Absatz 3 und § 46 
GemHVO NRW sowie Num-
mer 1.6.7 des Runderlasses 
des Innenministeriums vom 
24.02.2005 (SMBl. NRW. 
6300). 
 

 
Verbindlichkeitenspiegel 
Prüfungsauftrag: 
Wird eine ausreichende Übersicht über den Stand der Verbindlichkei-
ten gegeben? Werden die übrigen Anforderungen erfüllt? 
 

 
§ 44 Absatz 3 und § 47 
GemHVO NRW sowie Num-
mer 1.6.8 des Runderlasses 
des Innenministerium vom 
24.02.2005 (SMBl. NRW. 
6300). 
 

 
Lagebericht 
Prüfungsauftrag: 
Wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune gege-
ben? Werden die übrigen Anforderungen erfüllt? 
 

 
§ 95 Absatz 1 und 2 GO NRW 
i.V.m. § 48 GemHVO NRW.  

Abbildung 201 „Die gemeindlichen Jahresabschlussunterlagen“ 
 
 
1.1.1.3.3 Die Prüfung des Lageberichtes 
 
Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ist der Lagebericht der Gemeinde daraufhin zu prüfen, ob er mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde erwecken. Im gemeindlichen Lagebericht muss auch 
zu den künftigen Chancen und Risiken der Gemeinde bzw. zur wirtschaftlichen Entwicklung eine sachgerechte 
Auskunft gegeben werden, die der Abschlussprüfer einzuschätzen und zu beurteilen hat. Für die Prüfung des 
Lageberichts kann er dabei die „Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung“ (GoL) als Beurteilungs-
maßstäbe heranziehen.  
 
Der jährliche Lagebericht der Gemeinde hat eine umfassende und vielfältige Ergänzungsfunktion zum gemeindli-
chen Jahresabschluss. Seine Aussagen müssen daher klar, sorgfältig abgewogen und zeitnah sein. Bei seiner 
Aufstellung sollen auch die GoL beachtet werden. Für die äußere Gestaltung des Lageberichts, seinen Aufbau 
und Umfang bestehen keine besonderen haushaltsrechtlichen Vorgaben. Die Fülle der im Lagebericht zu geben-
den Informationen verlangt aber eine grundlegende Strukturierung dieses Berichtes. Die Gliederung und die Ele-
mente des Lageberichts sollen daher auch dazu beitragen, dass der Lagebericht der Gemeinde im Zusammen-
hang mit dem gemeindlichen Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.  
 
Die Prüfung des Lageberichts ist nach den gleichen Grundsätzen vorzunehmen, wie diese bei der Prüfung der 
Bestandteile des gemeindlichen Jahresabschlusses zur Anwendung kommen. In die Prüfung sind grundsätzlich 
alle im Lagebericht der Gemeinde gemachten Angaben einzubeziehen. Der gemeindliche Lagebericht kann zu-
dem auch zusätzliche Informationen enthalten, die nicht der Abschlussprüfung unterliegen sollen. Derartige An-
gaben sollten dann in einem gesonderten Abschnitt des Lageberichtes dargestellt werden. Sofern solche Informa-
tionen aber im Einzelfall einen falschen Eindruck von der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde vermitteln, sollte 
der Abschlussprüfer eine Richtigstellung dieser Inhalte des Lageberichtes veranlassen. 
 
 
1.1.1.3.4 Die Prüfung der gesamten Haushaltswirtschaft 
 
Die Prüfung der gesamten Haushaltswirtschaft der Gemeinde im Rahmen der Prüfung des gemeindlichen Jah-
resabschlusses ist auch darauf auszurichten, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzun-
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gen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen von der Gemeinde beachtet worden sind. Ihr gehen regelmäßig 
laufende Prüfungen im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr voraus. 
Diese Prüfung ist daher als eine Recht- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung der gesamten Haushaltswirtschaft der 
Gemeinde zu verstehen.  
 
Die Rechtmäßigkeitsprüfung der Haushaltswirtschaft umfasst dabei regelmäßig die Beurteilung des gemeindli-
chen Verwaltungshandelns dahingehend, ob die haushaltsrechtlichen Vorgaben bei der Ausführung der gemeind-
lichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr eingehalten worden sind. Eine Ordnungsmäßigkeitsprüfung soll in 
diesem Zusammenhang feststellen, ob das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde vollständig und rich-
tig nachgewiesen wird. Diese Prüfungsgebote werden dabei nicht durch das allgemeine Prüfungsziel verändert, 
ob der Jahresabschluss der Gemeinde ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung vermittelt.  
 
Bei der jährlichen Abschlussprüfung im gemeindlichen Bereich muss jedoch die Besonderheit berücksichtigt wer-
den, dass die jährliche Haushaltssatzung nicht für sich alleine steht, sondern durch den damit in unmittelbarer 
Verbindung stehenden Haushaltsplan näher ausgestaltet wird. Er ist zudem für die gemeindliche Verwaltung 
verbindlich (vgl. § 79 Absatz 3 Satz 2 GO NRW). Außerdem ist in diesem Zusammenhang die von den Ratsmit-
gliedern zu beschließende Entlastung des Bürgermeisters zu berücksichtigen (vgl. § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW).  
 
Vor diesem Hintergrund führt nicht jedes rechtliche Gebot oder Verbot für die Gemeinde dazu, es auch zum Ge-
genstand der Jahresabschlussprüfung zu machen. Zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses sollen 
vielmehr bereits im Ablauf des Haushaltsjahres in die haushaltsrechtlich bestimmte laufende Prüfung der Vorgän-
ge in der Finanzbuchhaltung fachbezogene Vorschriften einbezogen werden, z. B. die tarifrechtlichen Bestim-
mungen bei der Zahlung von Entgelten an die gemeindlichen Beschäftigten. Die Ergebnisse aus diesen vorzu-
nehmenden Prüfungshandlungen können dann in der Abschlussprüfung berücksichtigt werden. 
 
Im Rahmen der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses kann 
sich zudem ergeben, dass die Gemeinde zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses verpflichtet ist, dieser Ver-
pflichtung aber noch nicht nachgekommen ist. In solchen Fällen sollen dem Bürgermeister der Gemeinde ent-
sprechende Hinweise gegeben werden. Dieser Verstoß gegen gesetzliche Pflichten ist jedoch nicht zum Gegen-
stand der originären Jahresabschlussprüfung zu machen. Er kann daher auch nicht zu einer Einschränkung des 
Bestätigungsvermerks aus der Jahresabschlussprüfung führen. 
  
 
1.1.1.4 Prüfungshandlungen und Prüfungsergebnis 
 
1.1.1.4.1 Die Prüfungshandlungen 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Abschlussprüfung sind die Art und der Umfang der erforderlichen Prüfungshand-
lungen sowie die Intensität und die Methoden unter Berücksichtigung des Prüfungsgegenstandes und des Zieles 
der Abschlussprüfung eigenverantwortlich nach pflichtgemäßem Ermessen und in Kenntnis der Aufgabenerfül-
lung der Gemeinde festzulegen. Für die Prüfungshandlungen muss auch die Ausführung der Haushaltswirtschaft 
im Haushaltsjahr sowie die Buchführung der Gemeinde und die Nachweisführung der Erträge und Aufwendungen 
in der Ergebnisrechnung sowie der Einzahlungen und Auszahlungen in der Finanzrechnung einschließlich der 
Darstellung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden in der Bilanz berücksichtigt werden.  
 
Für den Abschlussprüfer gilt es, relevante Prüfungsaussagen unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlich-
keit und des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit treffen zu können. Er hat daher im Rahmen der gemeindlichen 
Abschlussprüfung auch weitere besondere Gegebenheiten bei der Gemeinde sachgerecht zu berücksichtigen. 
Der Abschlussprüfer soll auch qualitative sowie zukunftsbezogene, aber auch prozessorientierte Einflussfaktoren 
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auf die Gemeinde in die gemeindliche Jahresabschlussprüfung einbeziehen, um eine zukunftsorientierte Beurtei-
lung der Chancen und Risiken aus der Haushaltswirtschaft der Gemeinde vornehmen zu können. Die Entschei-
dung über einen risikoorientierten Prüfungsansatz ist daher im Zusammenspiel mit den anderen gesetzlichen 
Prüfungsaufgaben vorzunehmen.  
 
Eine lückenlose Prüfung sollte nur dann vom Abschlussprüfer beabsichtigt werden, wenn das Ziel der Abschluss-
prüfung nicht anders erreicht werden kann. Sie kann auch erfolgen, wenn sich entsprechende Anlässe aus der 
laufenden Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses 
oder aus der dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde ergeben haben (vgl. § 103 Absatz 
1 Nummer 4 und 5 GO NRW). Der Weg und die Grundlagen zu den Prüfungsaussagen zum gemeindlichen Jah-
resabschluss müssen dabei vom Abschlussprüfer ausreichend dokumentiert werden. Nachfolgend wird beispiel-
haft aufgezeigt, dass zu verschiedenen Prüfungsgegenständen auch Prüfungsaussagen getroffen werden müs-
sen (vgl. Abbildung). 
 

 
Prüfungsaussagen zum gemeindlichen Jahresabschluss 

 
 

Zur Abschlussprüfung gehören z. B. Aussagen über 
 
- die Prüfung des Vorhandenseins bestimmter Vermögensgegenstände, 
 
 
- die Prüfung des Erwerbs von Vermögensgegenständen, 
 
 
- die Prüfung der Vollständigkeit der Vermögensgegenstände und Schulden, 
 
 
- die Prüfung der Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden, 
 
um die ordnungsgemäße Ausführung der vom Rat ermächtigten Haushaltswirt-
schaft unter Berücksichtigung ihrer Ergebnisse feststellen zu können. 
 

Abbildung 202 „Prüfungsaussagen zum gemeindlichen Jahresabschluss“ 
 
Im Rahmen seiner Informationsrechte kann der verantwortliche Abschlussprüfer für den gemeindlichen Jahresab-
schluss auch Arbeiten eines anderen Abschlussprüfers übernehmen. Er hat in diesen Fällen immer in geeigneter 
Weise zu überprüfen, ob die Informationen und die ihm überlassenen Unterlagen auch für eine Übernahme in 
seine Prüfung geeignet sind und welcher Prüfer ihn informiert und ihm Unterlagen überlassen hat. Er hat dabei 
einen Zusammenhang mit den eigenen Prüfungshandlungen herzustellen und die Inhalte sowie das Ausmaß der 
Übernahme zutreffend abzuwägen. Das Ergebnis ist vom Abschlussprüfer zu dokumentieren.  
 
 
1.1.1.4.2 Das Prüfungsergebnis  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über die Art und den Umfang seiner Prüfung des Jahresabschlusses 
sowie über das Ergebnis der Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen und den Bestätigungsvermerk in den 
Prüfungsbericht aufzunehmen. Bei der Festlegung der Inhalte und Abgrenzungen des Bestätigungsvermerks oder 
des Vermerks über seine Versagung sind die Vorschriften des § 101 Absatz 4 bis 7 GO NRW zu beachten. Hin-
sichtlich des Bestätigungsvermerks können dabei die „Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestäti-
gungsvermerken“ als Beurteilungsmaßstäbe herangezogen werden. Für die Darstellungen im Prüfungsbericht 
sowie für seine Gestaltung bestehen keine weiteren haushaltsrechtlichen Vorgaben. Der Prüfungsbericht ist da-
her von der Gemeinde bzw. von den Verantwortlichen für die Jahresabschlussprüfung nach örtlichen Bedürfnis-
sen eigenverantwortlich auszugestalten.  
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1.1.1.5 Der Zeitraum der Jahresabschlussprüfung 
 
Für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss ist ein abgegrenzter 
Zeitraum nicht ausdrücklich gesetzlich bestimmt worden. Die zeitliche Begrenzung ergibt sich bereits aus der 
Einordnung der Abschlussprüfung in den gesetzlich bestimmten Verfahrensablauf der Aufstellung und Feststel-
lung des gemeindlichen Jahresabschlusses. Für die Durchführung der Abschlussprüfung steht regelmäßig nur ein 
begrenzter Zeitraum im Folgejahr des abgelaufenen Haushaltsjahres zur Verfügung. Dieser Prüfungszeitraum 
beginnt, wenn der Rechnungsprüfungsausschuss den Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses zur Prüfung 
erhalten hat.  
 
Der Ausschuss hat zu berücksichtigen, dass der Bürgermeister den Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlus-
ses innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres folgenden Jahres dem Rat der Gemeinde zuzu-
leiten hat (vgl. § 95 Absatz 3 Satz 2 GO NRW). Die Abschlussprüfung muss dann so rechtzeitig beendet sein, 
dass der Rat spätestens bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Ausschuss 
geprüften Jahresabschluss durch Beschluss feststellen kann (vgl. § 96 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). In diesem 
Zusammenhang ist außerdem zu berücksichtigen, dass sich der Rechnungsprüfungsausschuss zur Durchführung 
der Jahresabschlussprüfung der örtlichen Rechnungsprüfung zu bedienen hat (vgl. § 59 Absatz 3 i.V.m. § 101 
GO NRW). Er kann sich auch eines Dritten gem. § 103 Absatz 5 GO NRW bedienen, wenn eine örtliche Rech-
nungsprüfung nicht besteht (vgl. § 59 Absatz 3 GO NRW).  
 
Die haushaltsrechtlich gesetzten Fristen müssen im Rahmen der Aufstellung und Prüfung des gemeindlichen 
Jahresabschlusses nicht vollausgeschöpft. Eine schnelle Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses ist vom 
Gesetzgeber gewollt, denn die Ergebnisse des gemeindlichen Jahresabschlusses sollen so bald wie möglich in 
die gemeindliche Haushaltsplanung einbezogen und ggf. bei der Haushaltsausführung der Gemeinde berücksich-
tigt werden. Ebenso ist die gemeindliche Aufsichtsbehörde an einer zeitnahen Anzeige des festgestellten Jahres-
abschlusses sehr interessiert. Der Aufstellung und Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses soll des-
halb unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse ein angemessener Zeitplan zugrunde gelegt werden, ohne 
dass die gesetzlichen Fristen überschritten werden.  
 
 
1.1.2 Zu Nummer 2 (Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen): 
 
1.1.2.1 Allgemeine Grundlagen  
 
Nach der Vorschrift sind die Jahresabschlüsse der in § 97 Absatz 1 Nummern 1, 2 und 4 GO NRW benannten 
Sondervermögen eine Pflichtaufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung. Zu diesen Sondervermögen der Gemein-
de gehören das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen 
und die rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen der Gemeinde. Es ist dabei zu 
beachten, dass die Gemeindeprüfungsanstalt NRW für die Prüfung der Jahresabschlüsse der gemeindlichen 
Eigenbetriebe gesetzlich zuständig ist (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 3 GO NRW). Sie hat die Prüfung nach den 
Vorschriften des § 106 GO NRW vorzunehmen. 
 
Die Vorschrift enthält zwar ausdrücklich den Begriff „Jahresabschluss“ unter Bezugnahme auf die Sondervermö-
gen nach § 97 Absatz 1 Nummern 1 und 2 GO NRW. Diese Festlegung führt jedoch nicht zur Verpflichtung der 
Gemeinde, für die einzelnen gemeindlichen Sondervermögen auch einen eigenständigen Jahresabschluss aufzu-
stellen. Diese Sondervermögen sind vielmehr im Haushalt der Gemeinde enthalten und bedürfen daher haus-
haltsmäßig keines eigenen „Jahresabschlusses“. Die Erträge und Aufwendungen dieser Sondervermögen im 
Haushaltsjahr sowie ihre Vermögens- und Schuldenlage sind dann im Jahresabschluss der Gemeinde auszuwei-
sen. Ein „Abschluss“ als Ergebnis der Erfüllung der Zwecke der gemeindlichen Sondervermögen kann z. B. nach 
dem Stiftungsrecht geboten sein. 
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1.1.2.2 Die Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Nummern 1 und 2 GO NRW 
 
1.1.2.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die örtliche Rechnungsprüfung hat bei dem Gemeindegliedervermögen und beim Vermögen der rechtlich un-
selbstständigen örtlichen Stiftungen als gemeindliche Sondervermögen zu prüfen, inwieweit die Zwecke dieser 
Sondervermögen durch die Gemeinde im Haushaltsjahr erfüllt wurden. Der jeweilige „Jahresabschluss“ des ein-
zelnen Sondervermögens muss mindestens die Erfüllung der Zwecke darstellen und sollte soweit möglich, auch 
ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Lage des betreffenden Sondervermögens vermitteln. Die tatsächlichen 
örtlichen Verhältnisse wirken sich daher auch auf die Abschlussprüfung aus. In die vorzunehmende Abschluss-
prüfung der betreffenden Sondervermögen der Gemeinde sind daher die jeweils örtlich verfügbaren haushalts-
wirtschaftlichen Unterlagen über die Sondervermögen einzubeziehen. 
 
Die Gemeinde hat aber gleichwohl für jedes ihrer Sondervermögen einen gesonderten Nachweis über die Einhal-
tung der Zwecksetzung des Sondervermögens im abgelaufenen Haushaltsjahr zu führen, weil die Sondervermö-
gen vom allgemeinen Gemeindevermögen getrennt zu führen sind. Diese Vorgabe kann im Einzelfall für die Ge-
meinde bedeuten, ein gesondertes Jahresergebnis (Abschluss) mit einer dazu gehörenden Übersicht über die 
zurechenbaren Vermögen und Schulden fest- bzw. aufzustellen, z. B. bei größeren rechtlich unselbstständigen 
örtlichen Stiftungen (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 2 GO NRW). Diese Unterlagen sind dann auch zum Gegenstand 
der örtlichen Prüfung zu machen.  
 
 
1.1.2.2.2 Das Gemeindegliedervermögen 
 
Das Gemeindegliedervermögen ist zwar Vermögen der Gemeinde, das jedoch aufgrund besonderer Berechti-
gungen von den Gemeindeeinwohnern und nicht von der Gemeinde selbst genutzt wird. Zum Gemeindeglieder-
vermögen gehören auf dem Grundeigentum lastende Nutzungsberechtigungen, z. B. bei Wald- und Wegegrund-
stücken, die aus der geschichtlichen Entwicklung der Gemeinde heraus heute noch bestehen können. Auch kann 
in Einzelfällen das Nutzungsrecht nicht allen, sondern nur einer Gruppe von Einwohnern der Gemeinde zu stehen 
(Gemeindegliederklassenvermögen). Der Gemeinde obliegt aber die Pflicht, dieses Vermögen zu verwalten. Zum 
Gemeindegliedervermögen enthält § 99 GO NRW besondere Regelungen.  
 
 
1.1.2.2.3 Die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen 
 
Bei rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen (fiduziarische Stiftungen) der Gemeinde werden i.d.R. durch 
einen Dritten als Stifter bestimmte Vermögensgegenstände mit einer bestimmten Zwecksetzung (Stifterwillen) der 
Gemeinde zu Eigentum übertragen. In diesen Fällen hat der Stifter die in seinem Eigentum befindlichen Vermö-
genswerte zugunsten eines uneigennützigen, auf Dauer eingerichteten örtlichen Zwecks entäußert, der nach 
seinem Willen durch die Gemeinde zu erfüllen ist. Diese Gegebenheiten führen dazu, dass die Gemeinde bei 
solchen Stiftungen nach außen im eigenen Namen auftritt. Sie ist jedoch im Innenverhältnis zum Stifter an dessen 
Stifterwillen gebunden.  
 
Der Gemeinde ist es ebenfalls möglich, eine rechtlich unselbstständige örtliche Stiftung zu errichten. Sie muss bei 
der Einbringung von Vermögensgegenständen in eine solche Stiftung jedoch die Voraussetzungen in der Vor-
schrift des § 100 Absatz 3 GO NRW beachten. Sofern diese Kriterien von der Gemeinde erfüllt werden, kann sie 
als Stifterin vorhandene Vermögenswerte zu Gunsten eines uneigennützigen, auf Dauer eingerichteten Zwecks 
entäußern. Die gemeindliche Aufgabe wird dadurch nicht aufgegeben, sondern ist dann durch einen Dritten zu 
erfüllen (Errichtung einer rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftung durch die Gemeinde selbst).  
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1.1.2.3 Die Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Nummer 3 GO NRW 
 
Zu den Sondervermögen nach dieser Vorschrift gehören die wirtschaftlichen Unternehmen (§ 114 GO NRW) und 
die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen (§ 107 Absatz 2 GO NRW) der Gemeinde. Für die Ge-
meinde sind die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wichtige Organisationseinheiten im 
Rahmen ihrer aufgabenbezogenen wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung. Diese gemeindlichen 
Betriebe sind wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbstständig und unter Beachtung der Eigenbetriebsordnung 
zu führen. Zu diesen Sondervermögen der Gemeinde gehören auch die gemeindlichen Krankenhäuser, die als 
organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Einrichtungen von der Gemeinde eigenverantwortlich betrieben 
werden (vgl. §§ 1 und 10 GemKHBVO). 
 
Für die Jahresabschlussprüfung dieser gemeindlichen Betriebe sind besondere Regelungen getroffen worden, 
sodass deren Jahresabschlussprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt und nicht der örtlichen Rechnungsprüfung 
obliegt (vgl. § 106 GO NRW). Die Gemeindeprüfungsanstalt kann sich für die Jahresabschlussprüfung eines 
Wirtschaftsprüfers, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder in Einzelfällen eines hierzu befähigten eigenen 
Prüfers bedienen. Sie hat aber das Prüfungsergebnis in Form des Prüfungsberichts der betreffenden Gemeinde 
mitzuteilen. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat das Prüfungsergebnis aus besonderem Anlass oder auf Anforde-
rung auch den Kommunal- und den Fachaufsichtsbehörden mitzuteilen. Diese Regelungen gelten entsprechend 
auch für Einrichtungen der Gemeinde, die entsprechend den Vorschriften über das Rechnungswesen der Eigen-
betriebe geführt werden (vgl. § 107 Absatz 2 GO NRW). 
 
Zu den Sondervermögen nach dieser Vorschrift zählen jedoch nicht unselbstständige Betriebe innerhalb der 
gemeindlichen Verwaltung. Derartige Betriebe sind als Regiebetriebe und Verwaltungsbetriebe rechtlich und 
wirtschaftlich unselbstständig. Sie sind Teil der gemeindlichen Verwaltung und in den Haushaltsplan der Gemein-
de einbezogen sowie daran gebunden. Die diesen Betrieben zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen sowie 
die Finanzmittel bzw. Zahlungen sind daher im gemeindlichen Haushaltsplan zu veranschlagen und im gemeind-
lichen Jahresabschluss nachzuweisen. Ebenfalls fallen auch die „gemeindlichen“ Betriebe gewerblicher Art (BgA) 
nicht unter diese haushaltsrechtliche Vorschrift, weil diese lediglich für steuerrechtliche Zwecke „verselbststän-
digt“ worden sind, z. B. zur Erfüllung der  Körperschaftssteuer. 
 
 
1.1.2.4 Die Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Nummer 4 GO NRW 
 
Die Gemeinde kann aber auch noch über weitere Formen von Sondervermögen verfügen, z. B. Versorgungs- und 
Versicherungseinrichtungen. In diesen Fällen kann eine Prüfung eines förmlichen Jahresabschlusses vorzuneh-
men sein. Eine Prüfungspflicht entsteht, wenn für eine unter diese Vorschrift fallende Versorgungs- und Versiche-
rungseinrichtung der Gemeinde eine abgesonderte Haushalts- und Wirtschaftsführung erfolgt bzw. ein eigener 
Rechnungskreis besteht, z. B. für eine eigene Zusatzversorgungskasse oder eine Eigenunfallversicherung.  
 
Bei gemeindlichen Einrichtungen nach dieser Vorschrift, die in den gemeindlichen Haushalt einbezogen sind, 
entsteht keine gesonderte Prüfungspflicht, denn ein eigenständiger Jahresabschluss wird dann für die Einrichtung 
nicht aufgestellt. Die Gemeinde hat aber dann gleichwohl für das Sondervermögen einen Nachweis zu führen, 
dass dessen Zwecksetzung im abgelaufenen Haushaltsjahr eingehalten wurde. Ein solcher Nachweis kann durch 
ein gesondertes Jahresergebnis (Abschluss) mit einer dazu gehörenden Übersicht über die zurechenbaren Ver-
mögen und Schulden aufgestellt werden. Diese Unterlagen können dann zum Gegenstand der Prüfung nach 
Ablauf des Haushaltsjahres gemacht werden sind. 
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1.1.3 Zu Nummer 3 (Prüfung des Gesamtabschlusses): 
 
1.1.3.1 Die Inhalte der Gesamtabschlussprüfung 
 
Die Prüfung des Gesamtabschlusses der Gemeinde ist eine wichtige Pflichtaufgabe der örtlichen Rechnungsprü-
fung, denn der Rechnungsprüfungsausschuss soll sich zu dessen Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung be-
dienen (vgl. § 59 Absatz 3 GO NRW). Sie ist Voraussetzung für die Bestätigung des Gesamtabschlusses durch 
den Rat sowie für die Entlastung des Bürgermeisters (vgl. § 116 i.V.m. § 96 GO NRW). Der Inhalt und die Durch-
führung dieser Abschlussprüfung sind deshalb näher bestimmt worden (vgl. § 116 Absatz 6 GO NRW). Dabei 
wird auf bestimmte Vorschriften über die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses verwiesen (vgl. § 101 
Absatz 2 bis 8 GO NRW). In die vorzunehmende Abschlussprüfung sind alle Bestandteile des Gesamtabschlus-
ses der Gemeinde sowie dessen Anlagen einzubeziehen.  
 
Im Rahmen der Abschlussprüfung ist der Gesamtabschluss der Gemeinde dahin gehend zu prüfen, ob er ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der 
Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses erstreckt dabei sich aber auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie 
ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. Der Gesamtlagebe-
richt ist auch daraufhin zu prüfen, ob er mit dem Gesamtabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen An-
gaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Ge-
meinde erwecken.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und die örtliche Rechnungsprüfung sowie ggf. weitere Abschlussprüfer haben 
sich deshalb einen Überblick über die rechtlichen und die wirtschaftlichen Gesamtverhältnisse der Gemeinde zu 
verschaffen. Dazu gehört, in die Abschlussprüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses auch die Jahresab-
schlüsse von den gemeindlichen Betrieben einzubeziehen, sofern die Betriebe als gemeindliche Tochtereinheiten 
dem Vollkonsolidierungskreis für den Gesamtabschluss angehören. Aus ihrer abschließenden Einschätzung 
haben diese Abschlussprüfer dann das von ihnen durchzuführende Prüfungsprogramm zu entwickeln. Besondere 
Bedingungen der Gemeinde zu Inhalten und zur Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses sind dabei 
ausreichend und sachgerecht zu beachten.  
 
 
1.1.3.2 Die Abstimmung des Prüfungsprogramms 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und die Abschlussprüfer der örtlichen Rechnungsprüfung sowie Dritte als 
Abschlussprüfer haben sich einen Überblick über die gesamten rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Gemeinde zu verschaffen, um das örtliche Prüfungsprogramm und die Durchführung der Prüfung des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses festlegen zu können. In dieser Betrachtung sind auch die Prüfungsergebnisse aus der 
Prüfung der Jahresabschlüsse der gemeindlichen Betriebe zu berücksichtigen, mindestens von den Betrieben, 
die als Tochtereinheiten der Gemeinde in den Vollkonsolidierungskreis des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
einbezogen werden. Aus der abschließenden Einschätzung und einer gegenseitigen Abstimmung aller an der 
Abschlussprüfung beteiligten Prüfer ist das von ihnen durchzuführende Prüfungsprogramm zu entwickeln. 
 
Die Abstimmung mit den Abschlussprüfern der gemeindlichen Betriebe erfordert dabei regelmäßig auch eine 
anschließende sachgerechte Zusammenarbeit. Deren Art und Umfang sind u.a. auch davon abhängig, welche 
Vorarbeiten zur Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses von der Verwaltung der Gemeinde und wel-
che Leistungen von den gemeindlichen Betrieben zu erbringen sind. Ohne diese Kenntnisse kann i.d.R. auch die 
Abschlussprüfung eines gemeindlichen Betriebes nicht vollständig abgeschlossen werden. Die notwendige Zu-
sammenarbeit der Prüfer in beiden Prüfungsbereichen soll u.a. dazu beitragen, dass Doppelprüfungen vermie-
den, der jeweilige Prüfungsumfang abgrenzbar wird und ein sinnvoller Informationsaustausch stattfinden kann. 
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Die besonderen Bedingungen der Gemeinde zu den Inhalten und zur Aufstellung des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses sind dabei zu beachten.  
 
Die Zusammenarbeit der Abschlussprüfer endet dabei nicht mit der Aufstellung des Prüfprogramms für den ge-
meindlichen Gesamtabschluss. Sie ist schon deshalb fortzusetzen, weil im Ablauf der Prüfung ggf. Abstimmungs-
bedarfe und Sachaufklärungen notwendig werden. Insbesondere zur Festlegung des Prüfungsergebnisses und 
zur Erstellung des Prüfungsberichtes benötigt der Abschlussprüfer auch betriebliche Informationen über die Prü-
fung der einzelnen Jahresabschlüsse der Betriebe, um die Konsolidierungswirkungen aus den Jahresabschlüs-
sen beurteilen zu können. Nur durch eine Zusammenarbeit der Abschlussprüfer von Gesamtabschluss und den 
einzelnen Jahresabschlüssen kann sichergestellt werden, dass vom Gesamtabschlussprüfer ein Bestätigungs-
vermerk in verantwortlicher Weise erstellt wird. Die Zusammenarbeit der Abschlussprüfer ermöglicht es dabei, 
dass der Bestätigungsvermerk für den gemeindlichen Gesamtabschluss inhaltlich auf einer sachgerechten und 
den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Basis aufgebaut wird und eine entsprechende Aussage enthält. 
 
 
1.1.3.3 Die Prüfungsgrundsätze für Abschlussprüfungen 
 
Die Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses ist insgesamt ein in mehrere Abschnitte zu unterteilender 
Vorgang, der sich von der Prüfungsplanung bis zur Berichterstattung über die durchgeführte Abschlussprüfung 
erstreckt. In die Prüfung sollen daher neben den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auch die „Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen (GoA)“ einbezogen werden. Diese Grundsätze, die i.d.R. Mindest-
standards für die Abschlussprüfung festlegen, sind nicht gesetzlich bestimmt, sondern werden aus unterschiedli-
chen Quellen abgeleitet, denn die Abschlussprüfung wird grundsätzlich mit dem Ziel durchgeführt, zutreffende 
Prüfungsaussagen unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit zu treffen.  
 
Diese möglichen Prüfungsgrundsätze sollen auch beim gemeindlichen Gesamtabschluss eine entsprechende 
Anwendung finden. In diesem Zusammenhang sind z. B. vom IDW noch weitere Grundsätze zur Durchführung 
von Abschlussprüfungen sowie zu den darin vorzunehmenden Prüfungshandlungen bestimmt worden. Insbeson-
dere werden Aussagen zur Qualitätssicherung der Prüfung, zum Prüfungsansatz, der Prüfungsdurchführung, zum 
Prüfungsbericht und dem Bestätigungsvermerk gemacht, die um Rechnungslegungshinweise ergänzt werden. 
Bei der Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses sollten zudem die „Grundsätze ordnungsmäßiger Be-
richterstattung bei Abschlussprüfungen“ sowie die „Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestäti-
gungsvermerken bei Abschlussprüfungen“ zur Anwendung kommen.  
 
Die gemeindliche Abschlussprüfung des Gesamtabschlusses ist auch nach diesen Grundsätzen angemessen zu 
dokumentieren. Mit der Dokumentation der Prüfungstätigkeiten sollen die Informationen, die zum Prüfungsergeb-
nis und zu einzelnen Prüfungsfeststellungen geführt haben, für Dritte transparent und nachvollziehbar gemacht 
werden. Zudem sind die Unterlagen der Abschlussprüfer über die Prüfung aufzubewahren. Sofern der Prüfer der 
örtlichen Rechnungsprüfung angehört, sind die Vorschriften über die Aufbewahrung von gemeindlichen Unterla-
gen zu beachten (vgl. § 58 GemHVO NRW).  
 
 
1.1.3.4 Der Umfang der Gesamtabschlussprüfung 
 
1.1.3.4.1 Allgemeines 
 
Der gemeindliche Gesamtabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung vermitteln (vgl. § 116 GO NRW). Zu den Prüfungsgegenständen gehört daher eine Vielzahl 
von gemeindlichen Sachverhalten, z. B. dass gemeindliche Betriebe zum Vollkonsolidierungskreis gehören, aber 
Betriebe der Gemeinde auch nach der Equity-Methode zu konsolidieren sind. Die Gesamtabschlussprüfung um-
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fasst deshalb neben den Bestandteilen des gemeindlichen Gesamtabschlusses und seinen Anlagen auch die 
Beachtung der geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie ergänzender Bestimmungen von Gesell-
schaftsverträgen und gemeindlichen Satzungen. 
 
Ein Prüfungsgegenstand ist dabei auch die Entscheidung der Gemeinde, bestimmte gemeindliche Betriebe nicht 
in den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen, weil diesen Betrieben eine untergeordnete Bedeutung 
zukommt. Zu prüfen ist aber auch, ob der Gesamtlagebericht, der dem Gesamtabschluss beizufügen ist, mit dem 
Gesamtabschluss und den Erkenntnissen des Prüfers in Einklang steht. Außerdem ist dem Gesamtabschluss der 
gemeindliche Beteiligungsbericht beizufügen (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Dieser Bericht ist jedoch kein 
Prüfungsgegenstand, auch wenn die darin enthalten Informationen eine vielfältige Bedeutung für die Gesamtab-
schlussprüfung haben. 
 
 
1.1.3.4.2 Die Prüfungsgegenstände 
 
1.1.3.4.1.1 Die Gesamtergebnisrechnung 
 
Die Gesamtergebnisrechnung baut auf der gemeindlichen Ergebnisrechnung auf und berücksichtigt die sich aus 
dem Gesamtabschluss der Gemeinde ergebenden Besonderheiten. Für deren Gestaltung finden die Vorschriften 
über die gemeindliche Ergebnisrechnung eine entsprechende Anwendung (vgl. § 49 Absatz 3 GemHVO NRW). 
Entsprechend wird dadurch gemeindeübergreifend eine Mindesteinheitlichkeit gewährleistet. Es verbleiben der 
Gemeinde aber noch ausreichend Gestaltungsspielräume für ihre Ertrags- und Aufwandsarten. Die Bezifferung 
der Ertrags- und Aufwandspositionen sowie der Summen und Salden hat die Gemeinde in fachlicher und techni-
scher Hinsicht eigenverantwortlich unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.  
 
 
1.1.3.4.1.2 Die Gesamtbilanz 
 
Die Gesamtbilanz der Gemeinde soll umfassend Auskunft über das gesamte Vermögen und über sämtliche 
Schulden der Gemeinde geben. Der Aufbau der gemeindlichen Gesamtbilanz soll dabei auf die wichtigen Bilanz-
posten ausgerichtet werden, die regelmäßig auch in der gemeindlichen Bilanz enthalten sein sollen (vgl. § 41 
GemHVO NRW). Bei der gemeindlichen Gesamtbilanz soll ebenfalls gemeindeübergreifend eine Mindesteinheit-
lichkeit gewährleistet werden (vgl. § 49 Absatz 3 GemHVO NRW). Die Gemeinde hat in fachlicher und techni-
scher Hinsicht die Gestaltung der Gesamtbilanz eigenverantwortlich vorzunehmen. 
 
Die örtlichen Gegebenheiten können ggf. so gewichtig sein, dass diese bei der Gestaltung der Gesamtbilanz nicht 
außer Betracht bleiben können. In der örtlichen Praxis ist deshalb z. B. zu prüfen, welchen Bilanzposten eine 
geringe Bedeutung zukommt, sodass ein Ansatz als gesonderter Posten entbehrlich sein kann. Im Gesamtan-
hang sind dann ausreichende Angaben Erläuterungen zu diesem Bilanzbereich zu machen. Die Gemeinde hat 
zudem die Bezifferung der Aktiv- und Passivposten eigenverantwortlich in fachlicher und technischer Hinsicht 
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.  
 
 
1.1.3.4.1.3 Der Gesamtanhang 
 
Der Gesamtanhang im gemeindlichen Gesamtabschluss hat die erforderlichen Erläuterungen zur Gesamtergeb-
nisrechnung und zur Gesamtbilanz zu enthalten. Dazu gehören auch Angaben über die nicht in den Gesamtab-
schluss einbezogenen gemeindlichen Betriebe. Die Gemeinde soll die Erläuterungen im Gesamtanhang mög-
lichst so fassen, dass z. B. sachverständige Dritte die Wertansätze in der Gesamtbilanz beurteilen können. Für 
die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben vorgege-
ben worden. Es muss dem Gesamtanhang aber eine Gesamtkapitalflussrechnung beigefügt werden. 
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Die Gemeinde sollte wegen der Fülle der Informationen den gemeindlichen Gesamtanhang unter Beachtung des 
Grundsatzes der Klarheit und Übersichtlichkeit grundlegend leserfreundlich strukturieren. Die im Gesamtanhang 
zu gebenden Informationen sollen dabei in einen sachlichen Zusammenhang mit den entsprechenden Bestand-
teilen des Gesamtabschlusses stehen. Es bietet sich deshalb z. B. für den Gesamtanhang an, mit allgemeinen 
Angaben zum aufgestellten Gesamtabschluss und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
zu beginnen, um daran anknüpfend spezielle Erläuterungen zu den Posten der Gesamtbilanz und zu den Positio-
nen der Gesamtergebnisrechnung zu geben.  
 
 
1.1.3.4.1.4 Die Gesamtkapitalflussrechnung 
 
Die Gemeinde hat innerhalb ihres Gesamtabschlusses eine Gesamtkapitalflussrechnung zusätzlich zur Gesamt-
bilanz und Gesamtergebnisrechnung aufzustellen. Der Gesamtabschluss soll dadurch seiner Aufgabe besser 
gerecht werden, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzgesamtlage der Gemeinde 
zu vermitteln. Eine solche Darstellung der Zahlungsströme ist mindestens erforderlich, denn eine „Gesamtfinanz-
rechnung“ entsprechend der gemeindlichen Finanzrechnung im Jahresabschluss ist für den Gesamtabschluss 
der Gemeinde nicht vorgesehen. Die Gesamtkapitalflussrechnung muss hinsichtlich ihrer Ausgestaltung auf den 
Gesamtabschluss der Gemeinde ausgerichtet werden.  
 
Im gemeindlichen Gesamtabschluss ist daher eine Gesamtkapitalflussrechnung unter Beachtung des Deutschen 
Rechnungslegungsstandards Nummer 2 (DRS 2) in der vom Bundesministerium der Justiz (BMJ) nach § 342 
Absatz 2 HGB bekannt gemachten Form aufzustellen. Nach diesem Rechnungslegungsstandard stellt die Ge-
samtkapitalflussrechnung zeitbezogen die Zahlungsströme der wirtschaftlichen Gesamtheit „Gemeinde“ dar, die 
zur Veränderung des Zahlungsmittelbestandes führen. Sie gibt Auskunft darüber, wie die gemeindliche Verwal-
tung zusammen mit den Betrieben der Gemeinde, soweit diese in den Gesamtabschluss einbezogen sind, die 
finanziellen Mittel erwirtschaftet.  
 
Die Gesamtkapitalflussrechnung ist als zusätzliches Instrument für den gemeindlichen Gesamtabschluss nur 
brauchbar, wenn sie sich nach dem beim Gesamtabschluss geltenden Grundsatz der Einheit auf dessen festge-
legten Konsolidierungskreis bezieht. Es werden dadurch dann nur die Zahlungsströme erfasst, die mit außerhalb 
des Gesamtabschlusses stehenden Dritten bestehen. Die Zahlungsströme zwischen der gemeindlichen Verwal-
tung und den Betrieben der Gemeinde sowie zwischen den Betrieben dürfen daher nicht in der Gesamtkapital-
flussrechnung enthalten sein. Die Auswahl der in die Gesamtkapitalflussrechnung einzuziehenden Zahlungsströ-
me der Betriebe ist daher anhand der jeweils angewandten Konsolidierungsmethode vorzunehmen.  
 
Die Daten für die in der Gesamtkapitalflussrechnung darzustellenden Zahlungsströme können unmittelbar aus 
den Buchungen in der Finanzbuchhaltung (originäre Ermittlung) oder aus den Bestandteilen des Gesamtab-
schlusses (derivative Ermittlung) abgeleitet werden. Dieses erfordert, dass die Zahlungen, z.B. durch eine ent-
sprechende Kontoführung oder Buchungsschlüssel oder durch Abfragen abgegrenzt werden können. Im Rahmen 
der Gesamtkapitalflussrechnung sind eine originäre und eine derivative Ermittlung möglich. Die Anwendung der 
originären Ermittlung der Zahlungsströme erfordert, dass den Buchungen spezielle Buchungsschlüssel beigefügt 
werden, um eine einfache Auswertung vornehmen zu können.  
 
Die derivative Ermittlung der Zahlungsströme baut dagegen auf dem aufgestellten Gesamtabschluss bzw. den 
einzelnen Jahresabschlüssen auf. Die Angaben müssen dabei um zahlungsunwirksame Vorgänge bereinigt wer-
den. Außerdem kann die Ermittlung der Zahlungsströme für die Gesamtkapitalflussrechnung aus den Ergebnis-
sen aus der „Finanzrechnung“ der gemeindlichen Verwaltung und den Kapitalflussrechnungen der gemeindlichen 
Betriebe vorgenommen werden. Diese Methode wird als Bottom-up-Konzept bezeichnet. Eine weitere Ablei-
tungsmöglichkeit im Rahmen der Gesamtkapitalflussrechnung wird als Top-down-Konzept bezeichnet. Bei dieser 
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Methode stellen die gemeindliche Gesamtbilanz und die Gesamtergebnisrechnung die Ausgangsbasis für die 
Erstellung der Kapitalflussrechnung dar.  
 
 
1.1.3.4.1.5 Die Gesamtabschlussunterlagen 
 
Der gemeindliche Gesamtabschluss soll möglichst eine zutreffende Rechenschaft über die Ergebnisse der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung der Aufgabenerledigung geben. Dieses erfordert ggf. von 
der Gemeinde, dem gemeindlichen Gesamtabschluss nicht nur die haushaltsrechtlich bestimmten Anlagen beizu-
fügen, sondern aus örtlicher Sicht sachlich wichtige Anlagen beizufügen, z.B. ein Gesamtanlagenspiegel oder ein 
Gesamteigenkapitalspiegel. Die haushaltsrechtlich bestimmten Bestandteile und Anlagen des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
 

 
Die gemeindlichen Gesamtabschlussunterlagen 

 
 

DIE BESTANDTEILE DES GESAMTABSCHLUSSES 
 
Gesamtergebnisrechnung 
Prüfungsauftrag: 
Entspricht die Gesamtergebnisrechnung den Anforderungen und 
enthält mindestens die vorgesehenen Positionen mit den Ist-
Ergebnissen? 
 

 
§ 116 Absatz 1 GO NRW 
i.V.m. § 49 Absatz 1 Nummer 
1 und Absatz 3 GemHVO 
NRW 

 
Gesamtbilanz  
Prüfungsauftrag: 
Entspricht die Gesamtbilanz den Anforderungen? Wird ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt? 
 

 
§ 116 Absatz 1 GO NRW 
i.V.m. § 49 Absatz 1 Nummer 
2 und Absatz 3 GemHVO 
NRW  
 

 
Gesamtanhang 
Prüfungsauftrag: 
Enthält der Gesamtanhang ausreichende Erläuterungen zu den Pos-
ten der Gesamtbilanz und den Positionen der Gesamtergebnisrech-
nung? Ist eine Kapitalflussrechnung beigefügt? 
 

 
§ 116 Absatz 1 GO NRW 
i.V.m. § 49 Absatz 1 Nummer 
3 und § 51 Absatz 2 und 3 
GemHVO NRW  

 
DIE ANLAGEN IM GESAMTABSCHLUSS 

 
Gesamtlagebericht 
Prüfungsauftrag: 
Werden die Anforderungen erfüllt? 
 

 
§ 116 Absatz 1 und 4 GO 
NRW i.V.m. § 49 Absatz 2 und 
§ 51 Absatz 1 GemHVO NRW  

 
Beteiligungsbericht 
Prüfungsauftrag: 
Wird eine ausreichende Übersicht über die Beteiligungen gegeben? 
Werden die übrigen Anforderungen erfüllt? 
 

 
§ 117 GO NRW i.V.m. § 49 
Absatz 2 und § 52 GemHVO 
NRW  

 
Gesamtkapitalflussrechnung 
Prüfungsauftrag: 
Wird der Finanzmittelfonds zutreffend dargestellt und ist er zutreffend 
ermittelt worden? 
 

 
§ 116 Absatz 1 GO NRW 
i.V.m. § 51 Absatz 3 GemHVO 
NRW 

 
Verbindlichkeitenspiegel 
Prüfungsauftrag: 
Wird eine ausreichende Übersicht über den Stand der Verbindlichkei-
ten gegeben? Werden die übrigen Anforderungen erfüllt? 
 

 
§ 116 Absatz 1 GO NRW 
i.V.m. § 49 Absatz 2 und § 47 
GemHVO NRW  

Abbildung 203 „Die Gesamtabschlussunterlagen der Gemeinde 
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1.1.3.4.2 Die Prüfung des Gesamtlageberichtes 
 
Der Gesamtabschluss ist nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen um einen Gesamtlagebericht zu ergän-
zen (vgl. § 51 Absatz 1 GemHVO NRW). In diesem Bericht sollen mindestens der Geschäftsablauf im abgelaufe-
nen Haushaltsjahr und die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde dargestellt und erläutert werden. Er soll 
dabei eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende 
Analyse der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der gemeindlichen Betriebe und der wirtschaftlichen Ge-
samtlage enthalten. Im Gesamtlagebericht ist deshalb von der Gemeinde über alle Tatsachen und Sachverhalte 
zu berichten, die für eine Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde erforderlich sind. 
Diesem örtlichen Bericht kommen somit umfassende und vielfältige Funktionen im Rahmen der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres zu.  
 
Der gemeindliche Gesamtlagebericht soll aber auch zukunftsbezogen sein und deshalb die notwendigen Erläute-
rungen zu den Chancen und Risiken der zukünftigen wirtschaftlichen Gesamtentwicklung der Gemeinde enthal-
ten. Es gilt dabei für die Gemeinde, nicht nur einen Zusammenhang zu den produktorientierten Zielen und Leis-
tungskennzahlen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr herzustellen (vgl. § 12 GemHVO NRW). 
Die Gemeinde soll auch auf die im Gesamtabschluss enthaltenen Ergebnisse ausreichend Bezug nehmen, soweit 
diese bedeutsam für das örtliche Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde 
sind. Außerdem sollen am Schluss des Gesamtlageberichts die gesetzlich bestimmten Angaben zu den Verant-
wortlichen in der Gemeinde gemacht werden (vgl. § 116 Absatz 4 GO NRW). 
 
Im Rahmen der Gesamtabschlussprüfung ist daher der gemeindliche Gesamtlagebericht daraufhin zu prüfen, ob 
er mit dem Gesamtabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung 
von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde erwecken. Außerdem muss der 
Abschlussprüfer die im Gesamtlagebericht angegebenen künftigen Chancen und Risiken einschätzen und beur-
teilen. Im Rahmen der Prüfung des Gesamtlageberichts kann er dabei die „Grundsätze ordnungsmäßiger Lage-
berichterstattung“ als Beurteilungsmaßstäbe heranziehen.  
 
 
1.1.3.4.3 Weitere prüfungsrelevante Sachverhalte 
 
1.1.3.4.3.1 Die Prüfung von Zwischenabschlüssen 
 
Im gemeindlichen Gesamtabschluss soll die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde zum Abschlussstichtag 
gezeigt und dabei die Gemeinde mit ihren Betrieben so dargestellt werden, als ob sie eine einzige Einheit dar-
stellt. Um dieses Gesamtbild sachgerecht zu erreichen, sollen auch die gemeindlichen Betriebe, die ein vom 
Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr haben, entsprechend in den gemeindlichen Gesamtabschluss einbe-
zogen werden. Die für die Einbeziehung in den gemeindlichen Gesamtabschluss notwendige Übereinstimmung 
des Abschlussstichtages wird dadurch geschaffen, dass der einzelne „abweichende“ Betrieb verpflichtet wird, 
einen gesonderten Zwischenabschluss, bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses der Ge-
meinde, aufzustellen.  
 
Für die Prüfung, ob ein gemeindlicher Betrieb einen Zwischenabschluss aufzustellen hat, ist vorrangig dessen 
Abschlussstichtag ausschlaggebend. Es ist in solchen Fällen zu unterscheiden, ob der betriebliche Abschluss-
stichtag zwischen dem 30. September und dem 31. Dezember oder vor dem 30. September des Kalenderjahres 
liegt. Im örtlichen Einzelfall können auch noch andere Abschlussstichtage bestehen, z. B. bei Betrieben im ge-
meindlichen Kulturbereich. Diese Prüfung ist im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses relevant, wenn 
der Betrieb der Gemeinde für das durch den Gesamtabschluss zu vermittelnde Bild der wirtschaftlichen Gesamt-
lage nicht untergeordneter Bedeutung ist (vgl.§ 116 Absatz 3 GO NRW).  
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Durch die Aufstellung eines Zwischenabschlusses durch einen gemeindlichen Betrieb soll eine auf den Ab-
schlussstichtag bezogene Grundlage geschaffen werden, die für die notwendigen Konsolidierungsschritte zur 
Aufstellung des Gesamtabschlusses durch die Gemeinde zwingend erforderlich ist. Die erhebliche Zeitdifferenz 
zwischen dem Abschlussstichtag des jeweiligen gemeindlichen Betriebes und dem Abschlussstichtag des Ge-
samtabschlusses wird dabei dadurch überbrückt, dass der Jahresabschluss des Betriebes auf den Abschluss-
stichtag des Gesamtabschlusses fortzuschreiben ist. Durch diese Fortschreibung wird ein auf den Abschluss-
stichtag des Gesamtabschlusses und das Geschäftsjahr der Gemeinde gleicher „Abrechnungszeitraum“ für den 
gemeindlichen Betrieb geschaffen und die Konsolidierung gewährleistet.  
 
Ein solcher betrieblicher Zwischenabschluss muss grundsätzlich orientiert an den Erfordernissen des Jahresab-
schlusses des betreffenden Betriebes aufgestellt werden. Bei seiner Aufstellung durch den gemeindlichen Betrieb 
müssen jedoch bereits die für den gemeindlichen Gesamtabschluss geltenden Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden zur Anwendung kommen, auch wenn der Zwischenabschluss aus den Büchern des gemeindlichen 
Betriebes zu entwickeln ist. Ein solcher Zwischenabschluss stellt daher für den Betrieb der Gemeinde keinen 
unterjährigen Jahresabschluss dar. Seine Ableitung aus dem betrieblichen Jahresabschluss bzw. seine Aufstel-
lung dient ausschließlich der Erstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses.  
 
Der Zwischenabschluss eines gemeindlichen Betriebes unterliegt daher auch nicht der Pflicht zur Jahresab-
schlussprüfung bei dem betreffenden Betrieb. Er unterliegt vielmehr wegen seiner gesamtabschlussbezogenen 
Aufstellung der Prüfungspflicht des Abschlussprüfers des gemeindlichen Gesamtabschlusses. Die Prüfung des 
aufgestellten Zwischenabschlusses kann aber dem Jahresabschlussprüfer des betreffenden gemeindlichen Be-
triebes übertragen werden (vgl. § 103 Absatz 5 GO NRW). Der Rechnungsprüfungsausschuss hat daher die 
Prüfungsverantwortung auch für alle die dem Gesamtabschluss zugrunde liegenden Abschlüsse, auch wenn 
diese nach anderen Vorschriften geprüft worden sind. Diese Sachlage gilt auch dann, wenn ein Zwischenab-
schluss vom Jahresabschlussprüfer des betreffenden gemeindlichen Betriebes geprüft worden ist.  
 
 
1.1.3.4.3.2 Die Prüfung der Entbehrlichkeit des Gesamtabschlusses 
 
Für die Gemeinde besteht keine Ausnahmeregelung, durch die sie von der Aufstellung eines gemeindlichen Ge-
samtabschlusses befreit ist oder es ihr ermöglicht, auf dessen Aufstellung zu verzichten (vgl. § 116 GO NRW). 
Bei einzelnen Gemeinden können jedoch besondere Fallgestaltungen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Betäti-
gung bzw. bei der Geschäftstätigkeit ihrer Betriebe vorliegen, die dazu führen, dass für die Gemeinde die Aufstel-
lung eines Gesamtabschlusses als verzichtbar anzusehen ist. Im Rahmen einer Abwägung muss die Gemeinde 
dann feststellen, ob die örtlichen Gegebenheiten für einen solchen Verzicht vorliegen und dokumentieren.  
 
Ein solcher besonderer örtlicher Sachverhalt kann z. B. gegeben sein, wenn die Gemeinde über keinen voll zu 
konsolidieren Betrieb bzw. über keine Tochtereinheit verfügt. In solchen Fällen liegt dann die wichtigste Voraus-
setzung für einen gemeindlichen Gesamtabschluss, dass ein Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der gemeindli-
chen Verwaltung und einem gemeindlichen Betrieb besteht, nicht vor. Das Fehlen dieser Voraussetzung kann 
dann nicht dadurch geheilt werden, dass die Gemeinde über Betriebe verfügt, die nach der Equity-Methode zu 
konsolidieren wären. In solchen Fällen erlischt vielmehr die Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines gemeindli-
chen Gesamtabschlusses. 
 
Dieser zulässige Verzicht auf die Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses macht jedoch gleichzeitig 
nicht auch die in der Vorschrift festgelegte Prüfung verzichtbar. Vielmehr ist in solchen Fällen die Prüfung dann in 
der Art und Weise auszuüben, dass zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen für einen Verzicht auf die Aufstellung 
des gemeindlichen Gesamtabschlusses vor Ort gegeben sind. Diese Prüfung endet ebenfalls mit einem Prü-
fungsbericht und einem Bestätigungsvermerk (vgl. § 116 Absatz 6 GO NRW). Sofern im Rahmen der örtlichen 
Prüfung festgestellt wird, dass die Befreiungsvoraussetzungen bei der Gemeinde nicht vorliegen, kann der Bestä-
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tigungsvermerk ggf. versagt werden. Der Bürgermeister hat dann das Notwendige für die Aufstellung des Ge-
samtabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr zu veranlassen. 
 
 
1.1.3.4.3.3 Sonstige Prüfungsgegenstände 
 
Zu den Prüfungsgegenständen im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses kann, abhängig von den 
örtlichen Verhältnissen, eine Vielzahl von weiteren gemeindlichen Sachverhalten gehören. Auch müssen die für 
den gemeindlichen Gesamtabschluss relevanten Unterlagen und Informationen in die Durchführung der Gesamt-
abschlussprüfung einbezogen werden, z. B. die örtliche Gesamtabschlussrichtlinie. Die speziellen örtlichen Sach-
verhalte und Gegebenheiten, die für den Gesamtabschlussprüfer einen Prüfungsgegenstand darstellen, können 
nicht im Einzelnen benannt, sondern nur beispielhaft vorgestellt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Beispiele für Prüfungssachverhalte beim Gesamtabschluss 

 
 
-  die Festlegung und Abgrenzung des örtlichen Konsolidierungskreises mit der Aus-

wahl der gemeindlichen Betriebe, die zum Vollkonsolidierungskreis zählen. 
 
 
-  die Festlegung und Abgrenzung der gemeindlichen Betriebe, die nach der Equity-

Methode konsolidiert werden. 
 
 
-  die Festlegung und Abgrenzung der gemeindlichen Betriebe, die im Hinblick auf den 

gemeindlichen Gesamtabschluss von untergeordneter Bedeutung sind. 
 
 
- die zutreffende Anwendung von Wahlrechten und Vereinfachungen. 
 
 
- die konsolidierungsbedingten Anpassungen bei der Aufstellung der Gemeindebilanz 

II (Vereinheitlichung der Einzelabschlüsse). 
 
 
- die Durchführung der Kapitalkonsolidierung, der Schuldenkonsolidierung, der Zwi-

schenergebniseliminierung, der Ertrags- und Aufwandskonsolidierung. 
 
 
- die Ermittlung der Anteile fremder Gesellschafter. 
 
 
- die zutreffende Aufstellung der Gesamtbilanz und der Gesamtergebnisrechnung 

einschließlich des Gesamtanhangs mit den Inhalten der Kapitalflussrechnung sowie 
den beizufügenden Spiegeln, z. B. Gesamtverbindlichkeitenspiegel, Gesamtanla-
genspiegel, Gesamteigenkapitalspiegel. 

 
 
- die zutreffenden Darstellungen im Lagebericht hinsichtlich seines Zusammenhangs 

mit dem Gesamtabschluss und der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde. 
 
 
- die softwaregestützte Konsolidierung, bei der eine automatisierte Durchführung der 

Prozesse unter Anwendung bestimmter Festlegungen erfolgt. 
 

Abbildung 204 „Beispiele für Prüfungssachverhalte beim Gesamtabschluss“ 
 
Zu den prüfungspflichtigen Sachverhalten im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses gehören insbe-
sondere die örtliche Auslegung und die Anwendung der unbestimmten Rechtsbegriffe in den bei der Aufstellung 
des Gesamtabschlusses zu beachtenden Vorgab, z. B. die Begriffe „untergeordnete Bedeutung“, „Wesentlichkeit“ 
und „Wirtschaftlichkeit“. Eine solche Prüfung kann ggf. auch zu besonderen Angaben im Prüfungsbericht führen. 
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Außerdem kann abhängig von der Bedeutung oder Wesentlichkeit auch eine gesonderte Darstellung in der Do-
kumentation der Prüfung angezeigt sein.  
 
 
1.1.3.4.3.4 Keine Prüfung des Beteiligungsberichtes 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, ihren Beteiligungsbericht dem gemeindlichen Gesamtabschluss beizufügen (vgl. § 
117 GO NRW). Diese besondere Regelung ist ein Ausdruck dessen, dass eine alleinige Betrachtung der wirt-
schaftlichen Gesamtlage der Gemeinde im Rahmen des Gesamtabschlusses nicht immer ausreichend ist. Ab-
hängig von den örtlichen Verhältnissen und den unterschiedlichen Zwecksetzungen kann eine Informationslücke 
zwischen den Ergebnissen des gemeindlichen Gesamtabschlusses und der Darstellung der gesamten wirtschaft-
lichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde bestehen. Der gemeindliche Beteiligungsbericht ver-
vollständigt daher die Informationen, die durch den Gesamtabschluss der Gemeinde gegeben werden. Er wird 
aber trotz dieser Zusammenhänge nicht zu einem eigenständigen Prüfungsgegenstand der örtlichen Gesamtab-
schlussprüfung der Gemeinde (vgl. § 116 Absatz 6 GO NRW).  
 
Gleichwohl ist es geboten, im Rahmen der Prüfung der Bestandteile und Anlagen des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses auch den gemeindlichen Beteiligungsbericht verfügbar zu haben, um z. B. die Festlegungen zum ge-
meindlichen Konsolidierungskreis besser nachvollziehen zu können. In diesem Zusammenhang können auch ggf. 
erkannte Unstimmigkeiten berichtigt werden. Dieser Nutzung stellt die inhaltliche Festlegung der Prüfungsgegen-
stände der Gesamtabschlussprüfung nicht entgegen (vgl. § 116 Absatz 6 GO NRW). 
 
 
1.1.3.5 Prüfungshandlungen und Prüfungsaussagen 
 
1.1.3.5.1 Die Prüfungshandlungen 
 
1.1.3.5.1.1 Die Verantwortung des Abschlussprüfers 
 
Der Abschlussprüfer des gemeindlichen Gesamtabschlusses hat die Art und den Umfang der erforderlichen Prü-
fungshandlungen sowie die Intensität und die Methoden der Abschlussprüfung unter Berücksichtigung des Prü-
fungsgegenstandes und des Zieles der Gesamtabschlussprüfung eigenverantwortlich und nach pflichtgemäßem 
Ermessen sorgfältig zu bestimmen. Er hat dabei auch die örtlichen Verhältnisse bei der Gemeinde sowie die 
gemeindliche Aufgabenerfüllung zu berücksichtigen.  Dem Abschlussprüfer soll es dadurch im Ergebnis möglich 
sein, dass er Prüfungsaussagen zum gemeindlichen Gesamtabschluss mit hinreichender Sicherheit treffen kann.  
 
Seine Prüfungsverantwortung bedingt dabei, dass er auch die Jahresabschlüsse der in den Gesamtabschluss 
einbezogenen Betriebe und die dazugehörigen Prüfungsergebnisse beurteilen muss. Er darf diese Ergebnisse für 
seine Prüfungstätigkeit übernehmen und verwerten. Diese Rechte erfordern, dass die Gemeinde entsprechende 
Vorgaben gegenüber ihren Betrieben macht. Dazu muss Gesamtabschlussprüfer seinen Informationsbedarf fest-
legen, ggf. auch Prüfungshandlungen bestimmen, die von den Abschlussprüfern der einzelnen gemeindlichen 
Betriebe zu erfüllen sind. Die Festlegung des Informationsbedarfs und der Prüfungshandlungen bei den gemeind-
lichen Betrieben dienen dabei der Verwertung und Übernahme der Erleichterung der Tätigkeit des Abschlussprü-
fers des gemeindlichen Gesamtabschlusses. 
 
 
1.1.3.5.1.2 Die Verwertung der Arbeiten Dritter 
 
Im Rahmen seiner Informationsrechte kann der Abschlussprüfer für den gemeindlichen Gesamtabschluss im 
eigenverantwortlich die Arbeit eines betrieblichen Jahresabschlussprüfers verwerten. Er muss dabei einen Zu-
sammenhang mit den eigenen Prüfungshandlungen herstellen und das Ausmaß der Übernahme zutreffend ab-
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wägen. In geeigneter Weise ist dabei durch den Abschlussprüfer zu überprüfen, ob die ihm vorgelegten Unterla-
gen auch für eine Verwertung geeignet sind. Das Ergebnis dieser Überprüfung sowie der Umfang der Verwertung 
bzw. die Gewichtung der Arbeitsergebnisse hat der Abschlussprüfer zu dokumentieren.  
 
Die dem Abschlussprüfer des Gesamtabschlusses vorzulegenden Jahresabschlüsse müssen für ihn nachvoll-
ziehbar und akzeptabel sein. Diese Vorgabe gilt insbesondere, wenn die Überleitung der HB I in die KB II durch 
den gemeindlichen Betrieb durchgeführt wurde. Die zu übernehmenden Angaben aus der Arbeit der Abschluss-
prüfer der Jahresabschlüsse der gemeindlichen Betriebe hat der Abschlussprüfer des Gesamtabschlusses zu 
überprüfen. Das Ergebnis dieser Arbeit ist von ihm ausreichend und nachvollziehbar zu dokumentieren. In den 
Fällen, in denen sich jedoch Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der betrieblichen Jahresabschlüsse ergeben, 
muss der Abschlussprüfer für den Gesamtabschluss ggf. zusätzliche Prüfungshandlungen und eventuell unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit auch eine Korrektur in eigener Verantwortung vornehmen. 
 
 
1.1.3.5.1.3 Die Übernahme der Arbeiten Dritter 
 
Der Abschlussprüfer für den gemeindlichen Gesamtabschluss kann im Rahmen seiner Informationsrechte die 
Arbeiten eines anderen Abschlussprüfers übernehmen. Dazu zählen insbesondere Ergebnisse aus den Jahres-
abschlussprüfungen bei der gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben der Gemeinde, soweit dieses rechtlich 
und tatsächlich möglich ist. In diesem Rahmen ist ein Zusammenhang mit den eigenen Prüfungshandlungen 
herzustellen, sodass die Inhalte und das Ausmaß der Übernahme zutreffend abgewogen werden können. 
 
Der Abschlussprüfer hat in diesen Fällen immer in geeigneter Weise zu überprüfen, ob die ihm überlassenen 
Unterlagen auch für eine Übernahme in seine Prüfung geeignet sind und welcher Prüfer ihm die Unterlagen über-
lassen hat. Das Ergebnis dieser Überprüfung sowie die Inhalte und das Ausmaß der Übernahme sind vom Ab-
schlussprüfer ausreichend und nachvollziehbar zu dokumentieren.  
 
 
1.1.3.5.2 Die Prüfungsaussagen 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Abschlussprüfung gilt es, relevante Prüfungsaussagen unter Beachtung des 
Grundsatzes der Wesentlichkeit und des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit treffen zu können. In den Fällen, in 
den der Abschlussprüfer eines einzelnen Jahresabschlusses seinen Bestätigungsvermerk eingeschränkt oder 
versagt hat, muss der Abschlussprüfer des Gesamtabschlusses dazu eigene Prüfungsfeststellungen treffen, ob 
und ggf. wie weit dadurch die Ordnungsmäßigkeit des gemeindlichen Gesamtabschlusses berührt wird. Ein sol-
cher Sachverhalt kann ggf. dazu führen, dass auch der Bestätigungsvermerk zum gemeindlichen Gesamtab-
schluss einzuschränken ist.  
 
Für seine Urteilsbildung kann der Abschlussprüfer des Gesamtabschlusses ggf. eigene Prüfungsfeststellungen 
bei den gemeindlichen Betrieben treffen, die in den Gesamtabschluss einbezogen werden. Es ist deshalb als 
geboten angesehen worden, durch eine gesonderte gesetzliche Regelung die Durchsetzung der Rechte der Prü-
fer zu gewährleisten. Der Abschlussprüfer des Gesamtabschlusses hat dadurch die Möglichkeit, die Nachweise 
und Informationen von den Abschlussprüfern der gemeindlichen Betriebe zu erhalten, die für eine sorgfältige 
Prüfung notwendig sind (vgl. § 103 Absatz 4 Satz 2 GO NRW).  
 
 
1.1.3.5.3 Der Prüfungsbericht  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über die Art und den Umfang seiner Prüfung des Gesamtabschlusses der 
Gemeinde sowie über das Ergebnis seiner Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen und den Bestätigungsver-
merk in den Prüfungsbericht aufzunehmen (vgl. § 116 Absatz 6 GO NRW). Bei der Festlegung der Inhalte und 
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Abgrenzungen des Bestätigungsvermerks oder des Vermerks über seine Versagung sind die Vorschriften des § 
101 Absatz 4 bis 7 GO NRW zu beachten.  
 
Die „Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken“ können dabei vom Abschluss-
prüfer als Beurteilungsmaßstäbe herangezogen werden. Für die Darstellungen im Prüfungsbericht sowie für seine 
Gestaltung bestehen über die genannten Vorschriften hinaus keine weiteren Vorgaben. Der Prüfungsbericht ist 
daher von den Verantwortlichen für die Gesamtabschlussprüfung eigenverantwortlich unter Berücksichtigung der 
örtlichen Bedürfnisse auszugestalten.  
 
 
1.1.3.6 Der Zeitraum der Gesamtabschlussprüfung 
 
Für die Durchführung der Gesamtabschlussprüfung ist gesetzlich kein genau abgegrenzter Zeitraum bestimmt 
worden. Gleichwohl ergibt sich aus der Einordnung der Prüfung des Gesamtabschlusses in den Verfahrensablauf 
der Aufstellung und Bestätigung des gemeindlichen Gesamtabschlusses, dass für die Durchführung der Prüfung 
nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung steht. Der Zeitraum beginnt i.d.R., wenn der Bürgermeister den Ent-
wurf des gemeindlichen Gesamtabschlusses aufgestellt hat. Der Gesamtabschluss sollte unmittelbar nach seiner 
Aufstellung zur Abschlussprüfung zur Verfügung stehen. 
 
Der Beginn des Zeitraumes der Gesamtabschlussprüfung wird dadurch bestimmt, dass der Bürgermeister den 
Entwurf des gemeindlichen Gesamtabschlusses innerhalb von neun Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres 
aufzustellen und dem Rat zuzuleiten (vgl. § 116 Absatz 5 GO NRW). Der Zeitraum endet spätestens zum 31. 
Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, denn bis zu diesem Zeitpunkt hat der Rat der Gemeinde 
den geprüften Gesamtabschluss durch Beschluss zu bestätigen (vgl. § 116 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). In diesem 
konkreten Zeitraum muss die Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses erfolgen. Die gemeindlichen Orga-
ne müssen die gesetzlich zugelassenen Fristen jedoch nicht voll ausschöpfen.  
 
Eine schnelle und kurzfristige Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses ist vom Gesetzgeber gewollt, denn 
die Ergebnisse des gemeindlichen Gesamtabschlusses sollen so schnell wie möglich in der gemeindlichen Haus-
haltsplanung und bei der Haushaltsausführung der Gemeinde eine entsprechende Berücksichtigung finden. Die 
gemeindliche Aufsichtsbehörde ist daher ebenfalls an einer zeitnahen Anzeige des bestätigten Gesamtabschlus-
ses nach Ablauf des Haushaltsjahres interessiert. Die tatsächliche Durchführung der Gesamtabschlussprüfung 
sollte daher nicht über die gesetzlich mögliche Zeit hinaus verlängert werden.  
 
 
1.1.4 Zu Nummer 4 (Laufende Prüfung in der Finanzbuchhaltung): 
 
1.1.4.1 Die Inhalte der Vorschrift 
 
Die Zielsetzung der laufenden Prüfung der Vorgänge in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung wird durch die 
gesetzliche Festlegung „zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses“ besonders hervorgehoben. Diese 
Prüfung umfasst dabei nicht nur die Buchungen der gemeindlichen Geschäftsvorfälle einschließlich der Erfassung 
der Belege der Gemeinde und die Abwicklung der gemeindlichen Zahlungen, sondern auch die Einhaltung fach-
bezogener Vorschriften.  
 
Die mit der gemeindlichen Buchhaltung im Arbeitsablauf verbundenen Vorsysteme oder Nebenbuchhaltungen 
haben eine erhebliche Bedeutung für die laufende Prüfung. An diesen Stellen findet regelmäßig bereits eine we-
sentliche Informationsverarbeitung zur Vorbereitung der gemeindlichen Finanztransaktionen statt. Mit der Be-
stimmung wird daher auch klargestellt, dass die Prüfungsaufgabe auch unter den Aspekten der Prüfungsbestim-
mungen des § 101 GO NRW durchzuführen ist. Die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur 
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Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung soll dabei möglichst als eine zeitnahe Prüfung der Geschäftsvorfälle im 
Ablauf des Haushaltsjahres durchgeführt werden.  
 
In diesem Sinne sollen bereits bei der Abwicklung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle auftretende Fehler ent-
deckt und behoben werden. Es gilt, eine spätere Nacharbeitung oder ein förmliches Beanstandungsverfahren zur 
Fehlerbeseitigung zu vermeiden. Die laufende Prüfung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle trägt daher zur Er-
leichterung der Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Rückgriff auf vorliegende Prüfungser-
gebnisse bei. Ohne eine solche Prüfung ist eine effiziente und effektive Prüfung des gemeindlichen Jahresab-
schlusses kaum möglich. Dadurch kann der Umfang der Abschlussprüfung erheblich vermindert werden.  
 
 
1.1.4.2 Weitere Prüfungen 
 
Die örtliche Rechnungsprüfung hat im Rahmen ihrer laufenden Prüfung auch regelmäßige Kontrollen zur Vermei-
dung von Überkompensationen bei der Gewährung von Ausgleichszahlungen an bestimmte Unternehmen, die 
mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut worden sind, durch-
zuführen. Nach europäischer Rechtsprechung dürfen gemeindliche Betriebe, die Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichem Interesse erbringen, nur aufgrund eines Betrauungsaktes tätig werden. Dafür müssen Pa-
rameter, anhand derer der Ausgleich berechnet wird, vorab festgelegt und durch regelmäßige Kontrolle geprüft 
werden, um eine Überkompensation zu vermeiden (vgl. Gem. Runderlass des MWME NRW und des IM NRW 
vom 30.05.2008; SMBl. NRW. 651). Die örtliche Rechnungsprüfung kann sich bei ihren Kontrollen eines fachli-
chen Dritten oder anderer geeigneter Stellen bedienen.  
 
 
1.1.5 Zu Nummer 5 (Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung):  
 
Die Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde ist eine weitere Pflichtaufgabe der örtlichen Rech-
nungsprüfung. Aus Sicherheitsgesichtspunkten heraus ist es grundsätzlich notwendig, die Zahlungsabwicklung 
der Gemeinde und ihrer Sondervermögen dauernd zu überwachen und nicht nur einmal jährlich zu prüfen. Die 
örtliche Rechnungsprüfung als unabhängige und dem Rat gegenüber verantwortliche Stelle innerhalb der ge-
meindlichen Verwaltung ist dafür gut geeignet. Ihre Aufgabe der dauernden Überwachung der gemeindlichen 
Zahlungsabwicklung ist zudem mit der gesetzlichen Aufgabe der laufenden Prüfung der Vorgänge in der Finanz-
buchhaltung untrennbar verbunden (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 4 GO NRW). Beide Aufgaben haben aus Si-
cherheitsgesichtspunkten heraus die gleiche Zielsetzung, jedoch eine eigenständige Bedeutung.  
 
Die gleiche Bedeutung hat auch die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der gemeindlichen Sonder-
vermögen. Diese Überwachung und ggf. ein Prüfungsbedarf können z. B. aus dem Zusammenspiel der Zah-
lungsgeschäfte zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den Sondervermögen der Gemeinde entstehen, 
sofern beide gemeindlichen Einheiten an einem Liquiditätsverbund zur gegenseitigen Bereitstellung von benötig-
ten Zahlungsmitteln beteiligt sind. Daraus kann auch ein besonderer Prüfungsbedarf für die örtliche Rechnungs-
prüfung entstehen, besonders wenn die Gemeinde die Kontoführung innehat.  
 
In den Fällen einer dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde kann auf die einmal jährlich 
vorzunehmende unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung verzichtet werden kann (vgl. § 30 Absatz 5 
GemHVO NRW). Die örtliche Rechnungsprüfung kann durch ihre laufende Überwachungstätigkeit dazu beitra-
gen, dass die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung von der Gemeinde ordnungsgemäß wahrgenommen wird (vgl. 
§ 31 Absatz 4 GemHVO NRW). In solchen Fällen obliegt die Entscheidung über eine Durchführung der unvermu-
teten Prüfung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde. Sie kann die haushaltsrechtlichen Mindestanforderungen 
umsetzen, aber auch darüber hinaus weitere Prüfungen der gemeindlichen Zahlungsabwicklung vornehmen 
lassen, insbesondere dann, wenn aus örtlichen Gegebenheiten heraus dazu ein Anlass besteht. Die örtliche 
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Rechnungsprüfung verfügt für solche Fälle über die notwendigen Kenntnisse der Geschäftsvorfälle der Gemeinde 
und ihrer Sondervermögen. 
 
 
1.1.6 Zu Nummer 6 (Prüfung der DV-Buchführungsprogramme vor ihrer Anwendung): 
 
1.1.6.1 Der Umfang der Prüfungspflicht 
 
Die Vorschrift beinhaltet, dass alle DV-Buchführungsprogramme für die automatisierte Datenverarbeitung, soweit 
sie unmittelbare Auswirkungen auf die Rechnungssysteme der Finanzbuchhaltung der Gemeinde haben, unter 
das gesetzliche Prüfungsgebot für die örtliche Rechnungsprüfung fallen (vgl. § 27 Absatz 5 GemHVO NRW). Die 
Prüfungspflicht besteht dabei sowohl für selbsterstellte als auch für von Dritten bezogene IT-Produkte. Soweit die 
Programme bereits vorher durch andere Stellen geprüft worden sind, sollen die aus dieser Prüfung entstandenen 
Prüfungsergebnisse in die örtliche Anwendungsprüfung der Gemeinde einbezogen werden. Die Prüfung soll 
dabei nicht unabhängig von der Implementierung und Produktivsetzung bei der Gemeinde vorgenommen werden, 
denn abhängig von ihrem Funktionsumfang und Einsatzgebiet haben Softwareprodukte regelmäßig auch Auswir-
kungen auf die gemeindliche Finanzbuchhaltung. 
 
Die Programmprüfung soll als praxisorientierte Anwendungsprüfung zudem regelmäßig vor dem ersten Pra-
xiseinsatz eines DV-Programms, aber auch vor jeder neuen Programmversion, durchgeführt werden. Das Ziel der 
Programmprüfung besteht darin, die organisatorisch gesicherte Funktionsfähigkeit der Systeme der Buchführung 
und der Zahlungsabwicklung und der Zuliefersysteme sicherzustellen. Es soll geprüft und beurteilt werden, ob die 
gemeindlichen Geschäftsvorfälle zutreffend datentechnisch erfasst und ausreichend dokumentiert werden, damit 
die Aufgabenerfüllung der Gemeinde gewährleistet werden kann. Dazu gehört auch die Prüfung der Datenqualität 
und der Datensicherheit. 
 
Die Art und der Umfang der erforderlichen Prüfungshandlungen sind dabei insbesondere von der Wesentlichkeit 
und Bedeutung des Programms im Rahmen des von der Gemeinde in ihrer Finanzbuchhaltung eingesetzten IT-
Systems sowie von der Komplexität des Programmablaufs bzw. des örtlichen IT-Systems abhängig. Die Prü-
fungshandlungen können auch durch Fallgestaltungen ausgelöst werden, bei denen eine richtige und vollständige 
Verarbeitung der für die gemeindliche Haushaltswirtschaft erforderlichen Daten nicht gewährleistet werden kann, 
denn auch die Funktionalität der Datenverarbeitung und die Einhaltung des vorgegebenen Verfahrensablaufs 
muss gewährleistet sein. 
 
Der Prüfungspflicht der örtlichen Rechnungsprüfung unterliegen dadurch einerseits DV-Programme, die in der 
Finanzbuchhaltung der Gemeinde unmittelbar Anwendung finden. Andererseits besteht für die Gemeinde auch 
die Pflicht, die außerhalb der Finanzbuchhaltung eingesetzten Zulieferprogramme in die Programmprüfung einzu-
beziehen, falls mit deren Hilfe etwaige Ansprüche und Verpflichtungen der Gemeinde ermittelt werden und in der 
gemeindlichen Finanzbuchhaltung eine Weiterbearbeitung erfolgt. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die 
richtige und vollständige Verarbeitung der für die gemeindliche Haushaltswirtschaft erforderlichen Daten im ge-
samten Verfahrensablauf gewährleistet wird. 
 
 
1.1.6.2 Die Durchführung der Programmprüfung 
 
Der Einsatz von DV-Programmen durch die Gemeinde, die in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung zur Abwick-
lung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde eingesetzt werden, erfordert eine Funktionsfähigkeit der Programme 
im Sinne der Abwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Die haushaltsrechtliche Verpflichtung zu dieser 
Prüfung enthält daher keine ausdrückliche Vorgabe für eine bestimmte Vorgehensweise bei der Durchführung der 
Programmprüfung. Die Durchführung der Prüfung soll aber die Feststellung ermöglichen, dass das einzusetzende 
Programm die in der örtlichen Praxis der Gemeinde vorkommenden Fälle erfassen kann und im Arbeits- und 
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Programmablauf alle vorgesehenen Kontrollen ausreichen und funktionsfähig sind. Sie kann somit nach Zulas-
sungskriterien und weiteren Prüfkriterien, ausgerichtet auf die vorgesehenen Anwendungen bei der Gemeinde, z. 
B. anhand von geeigneten Testfällen, vorgenommen werden.  
 
Die Programmprüfung kann aber auch als eine System- und Prozessprüfung bzw. eine ergebnisorientierte Prü-
fung durchgeführt werden, in die alle relevanten DV-Systemkomponenten einzubeziehen sind. Es sollen dabei die 
Funktionalitäten und Angemessenheit als auch das Kontrollgefüge der automatisiert ausgeführten finanzbuchhal-
terischen Tätigkeiten berücksichtigt werden. Die Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe der Daten sowie die Spei-
cherung und die langfristige Aufbewahrung der Daten, einschließlich der Zugriffs- und Bearbeitungsrechte der 
gemeindlichen Beschäftigten, müssen deshalb in die Aufbau- und Funktionsprüfung einbezogen werden.  
 
Das örtliche Prüfungsprogramm soll so ausgestaltet werden, dass insgesamt die Ordnungsmäßigkeit und die 
Sicherheit rechnungslegungsbezogener Programmfunktionen mit Blick auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
geprüft werden können, z. B. durch eigene Testfälle (beispielhafte Geschäftsvorfälle der Gemeinde). Die Durch-
führung der Prüfung soll belegen, dass beim Einsatz des Programms in der gemeindlichen DV-Buchführung die 
örtlichen Daten der Gemeinde vollständig und richtig erfasst, verarbeitet und gespeichert werden. Die vorhande-
nen Sicherungssysteme der automatisierten Datenverarbeitung sind deshalb unter Berücksichtigung der in § 27 
GemHVO NRW bestimmten Vorgaben sowie die aufgrund des § 31 GemHVO NRW erlassenen örtlichen Vor-
schriften in die Programmprüfung einzubeziehen (Prüfung der Datensicherheit und der Dokumentation).  
 
Eine genaue organisatorische Abgrenzung lässt sich wegen der Querschnittsfunktion der automatisierten Daten-
verarbeitung sowie der gemeindlichen Finanzbuchhaltung insgesamt nicht in allgemeiner Form im Rahmen einer 
Prüfung vornehmen. Dadurch wird jedoch nicht die Frage berührt, dass regelmäßig die „Fachdienstelle“ in der 
gemeindlichen Verwaltung als anwendende Stelle für die Prüfung und Freigabe der einzusetzenden Programme 
zuständig ist. Für die Programmprüfung sind daher auch die Verwaltungsarbeiten in den Fachbereichen der ge-
meindlichen Verwaltung relevant, soweit diese Stellen auch Vorarbeiten für die Buchungen und Zahlungen durch 
die gemeindliche Finanzbuchhaltung beinhalten. 
 
Bei der Programmprüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung ist daher zu berücksichtigen, dass örtlich oftmals 
vom Anfang bis zum Ende eines gemeindlichen Geschäftsvorfalls eine Verbindung zwischen allen daran Beteilig-
ten durch automatisierte Weiterleitung bzw. Weiterverarbeitung besteht. Die Programmprüfung der örtlichen 
Rechnungsprüfung kann sich deshalb nicht allein auf den Durchlauf bzw. die Arbeitsgänge in der gemeindlichen 
Finanzbuchhaltung beschränken. Sie muss bereits die Erfassung und Bearbeitung der fachlichen Daten, die fast 
immer die Grundlagen für die Ansprüche und Verpflichtungen der Gemeinde bilden und für die Buchführung und 
Zahlungsabwicklung relevant sind, in die DV-Programmprüfung einbeziehen (DV-Vorbuchführung).  
 
 
1.1.6.3 Die Dokumentation der Prüfungsergebnisse  
 
Die haushaltsrechtsrechtlichen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsgesichtspunkte und andere spezielle örtliche 
Gegebenheiten erfordern, über die örtliche Prüfung von Programmen der DV-Buchführung einen Prüfungsbericht 
zu erstellen. Es sollen zutreffende Prüfungsaussagen mit Blick auf die örtliche Anwendung der Programme getrof-
fen werden. Im Prüfungsbericht sind daher die Prüfungsergebnisse und der tatsächliche Prüfungsablauf sowie die 
Prüfungsumgebung, ggf. auch die Prüfungshandlungen, ausreichend darzustellen.   
 
Die Dokumentation der Programmprüfung soll dabei insbesondere den Prüfungsablauf, dass ermittelte Prüfungs-
ergebnis sowie die getroffene abschließende Feststellung enthalten. Sie kann z. B. zum Inhalt haben, dass nach 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen das einzusetzende Programm bei sachgerechter Anwendung 
eine mit den haushaltsrechtlichen Grundsätzen und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung in Einklang 
stehende Erfassung und Buchung von gemeindlichen Geschäftsvorfällen ermöglicht. In der Dokumentation muss 
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ggf. auch auf Besonderheiten hingewiesen werden, wenn z. B. nicht sicher ist, ob eine richtige und vollständige 
Verarbeitung der für die gemeindliche Haushaltswirtschaft erforderlichen Daten gewährleistet werden kann. 
 
Die Dokumentation muss auch die Prüfungsfeststellungen enthalten, wenn die Programmprüfung mit einschrän-
kenden Aussagen, vergleichbar dem Bestätigungsvermerks nach § 101 Absatz 3 GO NRW, endet. Eine Orientie-
rung des zu treffenden Prüfungsergebnisses an den inhaltlichen Abstufungen des Bestätigungsvermerks ist dabei 
möglich. Ebenso müssen auch ggf. bestehende Mängel eines Programms oder auch eine fehlende Eignung be-
nannt und belegt werden. In solchen Fällen sollten zu den notwendigen Einschränkungen auch die Gründe dazu 
angegeben werden. Es sind ebenfalls ggf. bestehende Prüfungshemmnisse zu benennen und zu begründen. Die 
sich aus der Programmprüfung ergebende Dokumentation kann sich z. B. aus den folgenden Bestandteilen zu-
sammensetzen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Dokumentation zur Programmprüfung 

 

Darstellung 
der sachlichen 

Anwenderanforderungen 

 
-   Aufgabenstellung 
-   Anwenderoberflächen für Dateneingabe und -ausgabe 
-   Datenbestände  
-   Verarbeitungsregeln 
-   Datenaustausch mit Dritten 
-   Kontrollen (maschinell und manuell) 
-   Fehlermeldungen und die Beseitigungsmaßnahmen 
 

Darstellung 
der Programmtechnik 

 
-   Umsetzung der sachlichen Erfordernis in das IT-Programm 
-   Auswirkungen auf andere Programme 
-   Auswirkungen auf die Verwaltungsorganisation 
-   Mögliche maschinelle und manuelle Kontrollen 
 

Darstellung  
der Programmidentität 

 
-   Nachweis der Verfahrensbeschreibung 
-   Nachweis der Schnittstellen zu anderen Systemen 
-   Nachweis des Freigabeverfahrens, der Kompetenzen, Testläufe   und 

Einsatzkontrollen  
-   Nachweis der maschinellen Kontrollen 
-   Nachweis der Datenwiedergabe 
 

Darstellung 
der Datensicherheit  

 
-   Maßnahmen zur Verhinderung von unbefugten Datenänderungen 
-   Maßnahmen zur Verhinderung von unbefugten Systemänderungen 
-   Verfahren der Erteilung der Zugriffsberechtigungen 
-   Nachweis der sachgerechten Erteilung der Zugriffsberechtigungen 
  

Darstellung 
der Arbeitsanweisungen 

 
-   Zuständigkeitsbereiche des Anwenders 
-   Verantwortlichkeiten des Anwenders 
-   Vorgesehene Abstimmungen 
-   Vorgesehene manuelle Kontrollen 
-   Maßnahmen bei Fehlermeldungen 
-   Aufbewahrungspflichten und - fristen 
 

Abbildung 205 „Die Dokumentation zur Programmprüfung“ 
 
Die Gemeinde kann im Einzelfall ggf. weitere Informationen und Hinweise geben, die für die örtliche Programm-
prüfung erforderlich sind. Soweit die gemeindlichen Informationen in die Programmprüfung einbezogen werden, 
sollen diese auch Eingang in die Dokumentation der Prüfung finden. 
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1.1.6.4 Das Erfordernis von Folgeprüfungen 
 
Eine Programmprüfung kann sich immer nur auf die für den örtlichen Einsatz vorgesehene Version eines DV-
Programms beziehen. Sofern im späteren Zeitablauf am eingesetzten und geprüften Programm wesentliche Er-
weiterungen oder Änderungen vorgenommen werden, ergibt sich daraus die Notwendigkeit einer erneuten Prü-
fung. Die Pflicht zur Programmprüfung besteht für die Gemeinde unabhängig davon, ob bei den eingesetzten 
gemeindlichen Programmen der Softwarehersteller Aktualisierungen vorgenommen oder weitere Programmfunk-
tionen geschaffen hat oder die Gemeinde eine individuelle Lösung erarbeitet hat. Über die Folgeprüfungen ist 
ebenfalls ein Prüfungsbericht zu erstellen und eine Feststellung durch den Prüfer zu treffen. 
 
Eine Programmprüfung muss dabei i.d.R. nicht wegen zusätzlicher Anforderungen aus der fachlichen Anwendung 
bzw. der gemeindlichen Aufgabenerfüllung vorgenommen werden, wenn dadurch der Programmablauf nur unwe-
sentlich berührt wird, z. B. durch betragsmäßige Änderungen bei einer Hilfe gegenüber Dritten. Die Gemeinde soll 
möglichst alle Veränderungen an einem geprüften Programm dokumentieren. Dadurch können die Unterschiede 
zwischen den Programmversionen transparent gemacht und und eindeutig bestimmt und die ggf. erforderlich 
werdenden Folgeprüfungen erleichtert werden. 
 
 
1.1.7 Zu Nummer 7 (Vorprüfung nach der Landeshaushaltsordnung NRW): 
 
1.1.7.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes Nordrhein-Westfalen unterliegt nach den haushaltsrechtlichen 
Vorschriften der Nachprüfung durch den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen (LRH NRW) als selbstständi-
ge oberste Landesbehörde (vgl. §§ 88 LHO NRW). Dem Landesrechnungshof steht dabei auch ein Prüfungsrecht 
bei der Gemeinde zu, wenn diese als Stelle außerhalb der Landesverwaltung z. B. Teile des Haushaltsplans des 
Landes ausführt oder Landesmittel eigenständig verwaltet. Ein Prüfungsrecht des LRH besteht aber z. B. auch 
dann, wenn die Gemeinde vom Land Zuwendungen erhalten hat (vgl. § 91 Absatz 1 LHO NRW).  
 
In den haushaltsrechtlichen Vorschriften des Landes wird daher bestimmt, dass in den Fällen, in denen eine 
Stelle außerhalb der Landesverwaltung Teile des Haushaltsplans des Landes ausführt oder Ersatz von Aufwen-
dungen erhält oder Mittel oder Vermögensgegenstände des Landes verwaltet, ihr auch die Vorprüfung obliegt, 
soweit mit dem Landesrechnungshof nichts anderes vereinbart ist (vgl. § 104 LHO NRW). Eine Vorprüfung hat 
den Zweck, die Prüfung durch den Landesrechnungshof vorzubereiten und zu ergänzen. Sie erstreckt sich da-
rauf, ob die Landesmittel bestimmungsmäßig verwendet und wirtschaftlich verwaltet worden sind (vgl. § 91 Ab-
satz 2 Satz 1 LHO NRW). Bei der Vorprüfung sind deshalb von der Gemeinde die landesrechtlichen Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, soweit mit dem Landesrechnungshof nichts anderes vereinbart ist.  
 
In diesem Zusammenhang kann der Bürgermeister in einer Gemeinde ohne eigene örtliche Rechnungsprüfung 
eine andere Stelle der gemeindlichen Verwaltung bestimmen, von der die Vorprüfung durchgeführt wird. Die Ge-
meinde kann aber auch entsprechend den Bestimmungen des GkG eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit 
einer Gemeinde abschließen, die über eine örtliche Rechnungsprüfung verfügt, um die gesetzliche Vorprüfungs-
pflicht zu erfüllen.  
 
 
1.1.7.2 Die Vorprüfung durch die Gemeinde  
 
1.1.7.2.1 Die Prüfungszuständigkeiten 
 
Die Gemeinde, die Teile des Haushaltsplans des Landes ausführt oder vom Land Ersatz von Aufwendungen 
erhält oder Finanzmittel oder Vermögensgegenstände des Landes verwaltet, ist gesetzlich dazu verpflichtet, eine 
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Vorprüfung unter entsprechender Anwendung der landesrechtlichen Vorschriften durchzuführen (vgl. § 104 Ab-
satz 4 der LHO NRW). Diese gemeindliche Pflicht wird durch die Aufnahme in den Aufgabenkatalog der örtlichen 
Rechnungsprüfung nochmals verdeutlicht, auch wenn die Prüfung im Interesse des Landes vorgenommen wird. 
Die örtliche Rechnungsprüfung ist in diesen Fällen dem Landesrechnungshof fachlich unterstellt und verpflichtet, 
dessen fachliche Anweisungen zu befolgen. Ihre Unabhängigkeit wird durch die Vorprüfung jedoch nicht einge-
schränkt. Sie baut in diesen Fällen vielmehr auf den Gegebenheiten der Stellung des Landesrechnungshofs auf, 
sodass dessen Prüfungszuständigkeiten bzw. Prüfungsaufgaben zu beachten sind (vgl. z.B. § 91 LHO NRW).  
 
In diesem Zusammenhang ist in der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen gesetzlich klargestellt worden, dass 
die Prüfung, ob die Gemeinde die erhaltenen zweckgebundenen Staatszuweisungen bestimmungsgemäß ver-
wendet hat, der überörtlichen Prüfung obliegt (vgl. § 105 Absatz 3 Nummer 1 GO NRW). Diese Prüfungsaufgabe 
ist daher von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen zu erledigen. Eine zusätzliche Prüfung der 
Staatszuweisungen durch die örtliche Rechnungsprüfung ist deshalb nicht erforderlich. Sie würde zudem die 
überörtliche Prüfung nicht ersetzen, sondern nur zu einer Doppelprüfung führen. In den Fällen kann grundsätzlich 
davon ausgegangen werden, dass der örtlichen Rechnungsprüfung bei zweckgebundenen Staatszuweisungen 
auch nicht die Verwendungsnachweisprüfung obliegt. Diese zuwendungsrechtliche Prüfung ist bei Zuwendungen 
des Landes vielmehr Aufgabe der vom Land bestimmten Bewilligungsbehörde, sofern nicht in besonderen Einzel-
fällen durch Vereinbarungen oder Nebenbestimmungen eine Ausnahme davon besteht.  
 
 
1.1.7.2.2 Die Durchführung der Vorprüfung 
 
Die Gemeinde hat die durch sie gesetzlich vorgesehene Vorprüfung in entsprechender Anwendung der für den 
Landesrechnungshof geltenden Bestimmungen und nach seinen fachlichen Weisungen durchzuführen. Sie unter-
steht bei ihrer Prüfungstätigkeit fachlich nur dem Landesrechnungshof, der die Vorlage der Prüfungsergebnisse 
jederzeit verlangen und sich die abschließende Entscheidung vorbehalten kann. Die Gemeinde entscheidet daher 
regelmäßig selbst über Art, Umfang und den zeitlichen Rhythmus der Vorprüfung, die entsprechend auch von ihr 
zu dokumentieren ist. Sie hat dabei insbesondere die Vorschriften der §§ 89 und 90 LHO NRW zu beachten, die 
nähere Bestimmungen zum Inhalt und Zweck der Prüfung durch den Landesrechnungshof beinhalten. 
 
Von der Gemeinde sind deshalb über die von ihr durchgeführten Vorprüfungen entsprechende Vorprüfungsnie-
derschriften anzufertigen. Außerdem ist dem Landesrechnungshof jährlich über die Prüfungsergebnisse und die 
Zahl der Vorprüfungen zu berichten. Der Landesrechnungshof verlangt derzeit jährliche Berichte über die Prü-
fungsergebnisse und ggf. eine anlassbezogene Berichterstattung, z. B. bei Prüfungsergebnissen von besonderer 
Bedeutung. In diesem Zusammenhang aktualisiert er bei Bedarf seine Übersicht über die vorzuprüfenden Finanz-
vorfälle (vgl. § 100 LHO NRW). Der Landesrechnungshof kann sich aber auch jederzeit weitere Prüfungen und 
Berichte über den Umgang mit den zu bewirtschaftenden Landesmitteln verlangen. Er kann sich die abschließen-
de Entscheidung über eine Prüfung aufgrund landesrechtlicher Bestimmungen vorbehalten. 
  
  
1.1.8 Zu Nummer 8 (Prüfung von Vergaben): 
 
Diese besondere Pflicht zur Prüfung von Vergaben beruht darauf, dass von der Gemeinde bestimmte Vergabe-
grundsätze anzuwenden sind, die das Innenministerium bekannt gibt. Für die Vergabe eines öffentlichen Auftra-
ges besteht z. B. eine Ausschreibungspflicht, sofern nicht besondere Ausnahmetatbestände vorliegen (vgl. § 25 
GemHVO NRW). Sämtliche Vergaben von Aufträgen der Gemeinde, also alle Lieferungen und Leistungen, unter-
liegen den Vergabevorschriften. Die Prüfung der Einhaltung der Vergabevorschriften ist daher eine Aufgabe der 
örtlichen Rechnungsprüfung.  
 
Die Rechnungsprüfung hat dabei zu beachten, dass sich weitere besondere Erfordernisse ergeben, wenn ge-
meindliche Aufträge mit ihrem Geldwert oberhalb der Schwellenwerte (ohne Umsatzsteuer) der Europäischen 
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Union liegen. Die aktuellen Schwellenwerte ergeben sich aus § 100 Absatz 1 GWB i.V.m. § 2 der Verordnung 
über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) in der jeweils im Bundesgesetzblatt (BGBl) veröffentlichten Form. 
Mit diesen Vorschriften sind die Richtlinien des Europäischen Parlamentes und des Rates in deutsches Recht 
umgesetzt worden.  
 
Die Vergabekontrolle der örtlichen Rechnungsprüfung erstreckt sich dabei auf die Rechtmäßigkeit und die Wirt-
schaftlichkeit der gemeindlichen Vergaben. Die Vergabeprüfung ist daher nicht nachträglich, sondern vor der 
Rechtswirksamkeit der Verträge, also vor der tatsächlichen gemeindlichen Auftragsvergabe, durchzuführen. Sie 
ist unabhängig davon durchzuführen, ob die EU-Schwellenwerte überschritten wurden. Für die Prüfung enthalten 
daher die einschlägigen Vergabevorschriften wichtige Informationen. 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Prüfung bei Aufgabendelegation): 
 
1.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
In die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses sind auch die Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge 
von Dritte einzubeziehen, wenn die Gemeinde bestimmte Aufgaben an Dritte delegiert hat, z. B. im Bereich „So-
ziale Sicherung“. Diese Pflicht zur Einbeziehung in die Jahresabschlusspüfung besteht auch dann, wenn die 
Zahlungsvorgänge selbst durch den Träger der Aufgabe vorgenommen werden. Die Verpflichtung zur Prüfung 
umfasst dabei alle an Dritte delegierten Aufgaben, die finanziell von erheblicher Bedeutung für die Gemeinde 
sind. Von der Gemeinde ist daher örtlich im Einzelfall zu prüfen, welche gemeindlichen Aufgaben im Rahmen 
einer Delegation auf andere Stellen oder von anderen Stellen auf die Gemeinde übertragen wurden.  
 
 
1.2.2 Die delegierten Aufgaben 
 
Eine Delegation von öffentlichen Aufgaben ist z. B. dem Kreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe möglich. Er kann 
kreisangehörige Gemeinden zur Durchführung der ihm als Träger obliegenden Aufgaben durch Satzung heran-
ziehen (vgl. § 3 AG-SGB XII NRW). Die Gemeinde als Träger eines Jobcenters kann auch die „Gemeinsame 
Einrichtung“ mit der Bewirtschaftung von gemeindlichen Haushaltsmitteln beauftragen (vgl. § 44f Absatz 4 Satz 2 
SGB II). Solche Vorgaben sind sachlich geboten. Viele delegierte Aufgaben haben finanziell erhebliche Auswir-
kungen für die Gemeinde. Die Entscheidungen darüber werden aber durch Dritte getroffen.  
 
In die Prüfung einer Aufgabendelegation sollten auch die Jugendhilfeaufgaben bei kreisangehörigen Gemeinden 
einbezogen werden, die nicht örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind. Diese Gemeinden können für 
ihren örtlichen Bereich gleichwohl Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen (vgl. § 1a Absatz 3 AG-KJHG). Die 
Planung und Durchführung dieser Aufgaben liegt dann in der Verantwortung der Gemeinde. Sie ist aber in we-
sentlichen Punkten mit dem Kreis als örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe abzustimmen. Die Gesamtver-
antwortung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe bleibt davon jedoch nicht unberührt. Aus Sicht des 
Kreises besteht  ein Interesse an der Prüfung, ob die Aufgabe durch die Gemeinde ordnungsgemäß erledigt wird. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Übertragung von Aufgaben durch den Rat): 
 
2.1 Die Übertragung von Prüfungsaufgaben 
 
2.1.01 Allgemeine Sachlage 
 
Der Rat der Gemeinde kann der örtlichen Rechnungsprüfung besondere Prüfungsaufgaben übertragen, wenn 
dazu aus seiner Sicht ein örtlicher Bedarf oder Anlass besteht. Der Rat muss die Entscheidung über eine Erweite-
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rung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung, die über die gesetzlichen Aufgaben hinaus geht, eigenver-
antwortlich treffen. Diese Entscheidung gehört zu den nicht übertragbaren Aufgaben des Rates (vgl. § 41 Absatz 
1 Buchstabe q GO NRW).  
 
In der Vorschrift werden für die Übertragung von Prüfungsaufgaben durch den Rat beispielhaft die beiden Aufga-
ben „Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit“ und „Prüfung der Betätigung der Ge-
meinde als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften“ ausdrücklich benannt. Diese Aufgaben ha-
ben eine erhebliche Bedeutung für die örtliche Aufgabenerfüllung und den Geschäftsablauf in der gemeindlichen 
Verwaltung. Die Aufzählung der Prüfungsaufgaben in der Vorschrift ist daher nicht abschließend. Weitere mögli-
che Prüfungsaufgaben sollen daher vom Rat unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse festgelegt werden. 
 
Von der örtlichen Rechnungsprüfung sind die vom Rat der Gemeinde übertragenen Prüfungsaufgaben zusätzlich 
zu den gesetzlich bestimmten Aufgaben zu erledigen. Sie beinhalten das Recht, auf Auskünfte und Einsicht in die 
Unterlagen der gemeindlichen Verwaltung, die aus Sicht der Prüfer für die Durchführung der Prüfungsaufgaben 
erforderlich sind. Der Rat ist dabei als Auftraggeber der örtlichen Rechnungsprüfung auch der Adressat des Prü-
fungsberichtes mit den darin enthaltenen Prüfungsergebnissen und Beurteilungen. Er hat eigenverantwortlich 
über die aus der Prüfung abzuleitenden örtlichen Umsetzungsmaßnahmen sowie über den Umgang mit dem 
Prüfungsbericht zu entscheiden.  
 
 
2.1.02 Keine unmittelbare Erteilung von Prüfaufträgen 
 
Die ausdrückliche Wortwahl in der Vorschrift, dass der Rat der örtlichen Rechnungsprüfung weitere Aufgaben 
übertragen kann, beinhaltet grundsätzlich, dass der Rat dieser Prüfungsinstanz nicht unmittelbar mit einzelnen, 
auf die gemeindliche Verwaltung bezogenen, Prüfungen beauftragen kann. Er kann aber über sein Kontrollrecht 
bzw. Unterrichtungsrecht vom Bürgermeister die notwendigen sachgerechten Auskünfte in Angelegenheiten der 
Gemeindeverwaltung verlangen, z. B. über die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft oder über die 
Aufgabenerledigung der Gemeinde (vgl. § 55 Absatz 1 GO NRW). Sofern sich dabei ein besonderer Prüfungsbe-
darf ergibt, obliegt es dem Bürgermeister im Rahmen seiner gesetzlichen Zuständigkeiten und Rechte, zur Erfül-
lung des Informationsbedarfs des Rates ggf. auch die örtliche Rechnungsprüfung einzubinden, z. B. durch die 
Erteilung eines Prüfauftrages (vgl. § 62 i.V.m. § 103 Absatz 3 GO NRW). 
 
 
2.1.1 Zu Nummer 1 (Prüfung der gemeindlichen Verwaltung): 
 
Eine herausragende Aufgabe für die örtliche Rechnungsprüfung ist die Prüfung der gemeindlichen Verwaltung auf 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Diese Prüfung kann dem Rat einen umfassenden Einblick in die Organi-
sation der Verwaltung mit Erkenntnissen über Interessenkollisionen und die Effektivität der Verwaltungsarbeit 
ermöglichen. Der Rat kann dabei jederzeit von seinem Recht auf eine Aufgabenübertragung nach dieser Vor-
schrift Gebrauch machen. Es bedarf dafür nicht eines besonderen örtlichen Anlasses.  
 
In diesem Zusammenhang ist zudem zu berücksichtigen, dass zur überörtlichen Prüfung auch die Prüfung ge-
hört, ob die Gemeinde sachgerecht und wirtschaftlich verwaltet wird (vgl. § 105 Absatz 3 Nummer 3 GO NRW). 
Mit dieser gesetzlichen Festlegung soll grundsätzlich keine „Nachprüfung“ einer Prüfung der örtlichen Rech-
nungsprüfung erfolgen. Bei der vergleichenden Prüfung der überörtlichen Prüfung rücken vielmehr die Gemein-
de und ihr wirtschaftliches Handeln insgesamt ins Blickfeld der Prüfung. Durch einen Vergleich zwischen den 
Gemeinden durch die GPA NRW können zudem besser Schwachstellen im Verwaltungs- und Geschäftsablauf 
der Gemeinde aufgezeigt werden.  
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2.1.2 Zu Nummer 2 (Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung): 
 
2.1.2.1 Die Prüfung der Ausübung der Verantwortlichkeiten 
 
Eine besondere Aufgabe für die örtliche Rechnungsprüfung sind die Prüfungen der Betätigung der Gemeinde als 
Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften und anderen Vereinigungen des privaten Rechts oder in 
der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts. Ein Gegenstand der Prüfung kann dabei die Einhaltung der 
Weisungen des Rates durch die gemeindlichen Vertreter sowie deren Interessenvertretung für die Gemeinde in 
den Organen der gemeindlichen Betriebe sein. Diese Prüfung dient auch der Klärung, ob und ggf. in welchem 
Umfang durch die externe gemeindliche Aufgabenwahrnehmung sich unmittelbare finanzielle Auswirkungen auf 
die Gemeinde ergeben bzw. haushaltswirtschaftliche Folgen haben.  
 
 
2.1.2.2 Die Buch- und Betriebsprüfung 
 
Im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Betätigung kann sich die Gemeinde eine Buch- und Betriebsprüfung bei ihren 
Betrieben vorbehalten. Sie dient vor allem der Sicherung der finanziellen Interessen der Gemeinde, denn die 
gemeindlichen Betriebe nehmen vielfach die Finanzverantwortung eigenverantwortlich wahr. Die Prüfung soll 
daher auch Umstände berücksichtigen, aufgrund derer das Risiko einer künftigen Inanspruchnahme der Gemein-
de bestehen könnte. Dabei sollte nicht unberücksichtigt bleiben, ob und auf welche Art und Weise der betreffende 
Betrieb in den gemeindlichen Gesamtabschluss einbezogen wird. 
 
Derartige Zwecksetzungen bestehen auch, wenn sich die Gemeinde bei Finanzleistungen an gemeindliche Be-
triebe eine Buch- und Betriebsprüfung vorbehalten hat, z. B. bei der Hingabe eines Darlehens oder der Gewäh-
rung einer Zuwendung nach § 43 Absatz 5 GemHVO NRW). Zum Gegenstand der gemeindlichen Prüfung sind 
dabei auch die Festlegungen der Gemeinde zu machen, z. B. die vereinbarte betriebliche Gegenleistungsver-
pflichtung oder besondere Berichtspflichten.  
 
 
2.2 Die Beteiligung von Bürgermeister und Kämmerer 
 
Ein gesondertes Recht des Bürgermeisters und/oder des Kämmerers, eine Stellungnahme zu den Ergebnissen 
von Prüfungen, die durch die Aufgabenübertragung des Rates der Gemeinde an die örtliche Rechnungsprüfung 
entstanden sind, enthält die Vorschrift jedoch nicht. In solchen Prüfungsangelegenheiten kann die Beteiligung des 
Bürgermeisters und/oder des Kämmerers nicht aus der Vorschrift über die gemeindliche Jahresabschlussprüfung 
abgeleitet werden (vgl. des § 101 Absatz 2 GO NRW).  
 
Diese Vorschrift trifft lediglich für die Jahresabschlussprüfung eine gesonderte Regelung. Sie gilt jedoch auch für 
den gemeindlichen Gesamtabschluss (vgl. § 116 Absatz 5 GO NRW). Der Rat kann aber bei örtlichem Bedarf 
oder aus sonstigem Anlass bereits bei der Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung eine gesonderte Betei-
ligung des Bürgermeisters und/oder des Kämmerers festlegen.  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Prüfaufträge des Bürgermeisters): 
 
3.1 Allgemeine Bedingungen 
 
Nach der haushaltsrechtlichen Vorschrift kann der Bürgermeister der örtlichen Rechnungsprüfung eigene Prüfauf-
träge erteilen, die sich auf seinen Amtsbereich beziehen müssen. Der Begriff „Amtsbereich“ umfasst dabei die 
gesamte gemeindliche Verwaltung und nicht nur die Aufgaben und Angelegenheiten, die der Bürgermeister sich 
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zur eigenen Bearbeitung vorbehalten hat (vgl. § 62 Absatz 1 Satz 4 GO NRW). Dieses besondere Recht des 
Bürgermeisters ist geboten, denn er ist verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs 
der gesamten Verwaltung (vgl. § 62 Absatz 1 GO NRW). 
 
Über solche Aufträge muss der Bürgermeister gleichzeitig den Rechnungsprüfungsausschuss informieren, der 
besondere Prüfungsaufgaben zu erledigen hat und dafür sich der örtlichen Rechnungsprüfung bedient (vgl. § 59 
Absatz 3 GO NRW). Der Adressat des Prüfungsberichtes der örtlichen Rechnungsprüfung bleibt aber wegen der 
von ihm erteilten Prüfungsaufträge ausschließlich der Bürgermeister. Es ist dabei vor Ort eigenverantwortlich zu 
entscheiden, inwieweit auch der Rat der Gemeinde über diese Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung 
bzw. über die Prüfungstätigkeit und deren Ergebnisse informiert wird. 
 
Die Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Bürgermeister macht dabei deutlich, dass dieser 
sich bei seinen Prüfaufträgen einer unabhängigen Stelle bedienen will. Die örtliche Rechnungsprüfung ist dem 
Rat unmittelbar verantwortlich, ihm in ihrer sachlichen Tätigkeit unmittelbar unterstellt und frei von fachlichen 
Weisungen (vgl. § 104 Absatz 1 GO NRW). In den Fällen, in denen der Bürgermeister diese örtlichen Gegeben-
heiten nutzen will, unterwirft er sich diesen Bedingungen und kann dann i.d.R. keine Vorgaben zur Art und Weise 
der Prüfung machen, z. B. zu den einzusetzenden Prüfern oder zur Prüfungsmethode. Dieser Grundsatz verbietet 
gleichwohl keine sachlich geprägten Abweichungen. Vor Ort auftretende Zweifelsfälle können daher nur zwischen 
den Beteiligten geklärt werden. 
 
 
3.2 Die Prüfaufträge 
 
Die Aufträge des Bürgermeisters sind von der örtlichen Rechnungsprüfung zusätzlich zu ihren gesetzlichen Auf-
gaben und den vom Rat übertragenen Aufgaben zu erledigen. Die Vorschrift enthält dabei keine besondere Auf-
zählung der möglichen Prüfaufträge des Bürgermeisters. Vielmehr sollen die Aufträge durch den Bürgermeister 
als Auftraggeber in Bezug auf die von ihm zu leitende gemeindliche Verwaltung und in Abhängigkeit von den 
örtlichen Verhältnissen in der Gemeinde bestimmt werden.  
 
Die Erledigung der Prüfungsaufträge des Bürgermeisters ist von der örtlichen Rechnungsprüfung in einen Zu-
sammenhang mit der Erledigung der gesetzlichen Aufgaben und der vom Rat übertragenen Aufgaben zu stellen. 
Sie sollte sich bei ihrer Entscheidung über die tatsächliche Durchführung dieser Prüfungsaufträge an der Reihen-
folge im Aufbau der gesetzlichen Vorschrift orientieren. Die örtliche Rechnungsprüfung hat deshalb der Erledi-
gung der gesetzlich bestimmten Aufgaben immer den Vorrang einzuräumen, sofern nicht aus besonderen örtli-
chen Gründen andere Prioritäten zu setzen sind.  
 
In den Fällen, in denen der örtlichen Rechnungsprüfung auch Aufgaben vom Rat übertragen worden sind, stehen 
diese den gesetzlichen Aufgaben nach. Sie stehen aber einer Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung 
durch den Bürgermeister grundsätzlich nicht entgegen. Hinsichtlich der Erledigung der übertragenen Prüfungs-
aufgaben des Rates und der Prüfungsaufträge des Bürgermeisters sollte die örtliche Rechnungsprüfung eine 
Abwägung unter örtlichen Gesichtspunkten vornehmen. Im Zweifelsfall ist wegen der gesetzlich aufgezeigten 
Reihenfolge der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung nach den gesetzlichen Aufgaben den für den Rat zu 
erledigenden Aufgaben der Vorrang einräumen. 
 
Zu den möglichen Prüfungsaufträgen, die der Bürgermeister der örtlichen Rechnungsprüfung erteilen kann, ge-
hört z. B. eine Organisationsprüfung der gemeindlichen Verwaltung. Er kann aber auch Aufträge im Rahmen der 
örtlichen Korruptionsbekämpfung erteilen. Die Prüfung gemeindlicher Geschäftsvorfälle in Zuwendungsverfahren 
unter Einbeziehung der Zwecksetzungen und Vorgaben des Zuwendungsgebers kann ebenfalls vom Bürgermeis-
ter zum Gegenstand eines Prüfungsauftrages gemacht werden.  
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In einigen Zuwendungsverfahren wird durch Nebenbestimmungen verlangt, dass die Gemeinde als Zuwendungs-
empfängerin bereits im Rahmen der Nachweisführung der zweckentsprechenden Verwendung der erhaltenen 
Finanzmittel eine unabhängige Stelle beteiligt. Sie soll dann das festgestellte Prüfungsergebnis dem der Bewilli-
gungsstelle vorzulegenden Verwendungsnachweis beifügen. Als unabhängige Stelle wird dabei regelmäßig die 
örtliche Rechnungsprüfung eingeschaltet. Diese Stelle kann bei solchen Prüfungen ihre Erkenntnisse aus der 
laufenden Prüfung der Vorgänge in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung dafür nutzen.  
 
 
3.3 Die Beteiligung Dritter 
 
Über die Aufträge des Bürgermeisters an die örtliche Rechnungsprüfung ist wegen der Sachnähe zu anderen 
örtlichen Prüfungen der Rechnungsprüfungsausschuss zu unterrichten. Die Unterrichtungspflicht beinhaltet dabei 
kein Einspruchsrecht des Rechnungsprüfungsausschusses gegen die Erteilung des Prüfungsauftrages. Die Vor-
schrift schließt dabei nicht aus, dass der Bürgermeister auch den Finanzausschuss über die von ihm der örtlichen 
Rechnungsprüfung erteilten Aufträge informiert. Die verpflichtende vorherige Beteiligung des Rechnungsprü-
fungsausschusses bei der Auftragsvergabe an die örtliche Rechnungsprüfung gebietet es, dass der Ausschuss 
nicht nur über das von der örtlichen Rechnungsprüfung festgestellte Prüfungsergebnis, sondern auch über mögli-
che Folgemaßnahmen unterrichtet wird. 
 
Eine besondere Pflicht zur Unterrichtung des Rates der Gemeinde über die Prüfungsaufträge des Bürgermeisters 
an die örtliche Rechnungsprüfung ist gesetzlich nicht vorgesehen. Die Unterrichtung des Rates kann gleichwohl 
erfolgen. Sie kann unter dem Gesichtspunkt erfolgen, dass die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat unmittelbar 
verantwortlich und ihm in ihrer sachlichen Tätigkeit unterstellt ist (vgl. § 104 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). Eine 
solche Unterrichtung kann unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten geboten sein, denn es obliegt 
dem Bürgermeister, den Rat der Gemeinde über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten der Gemeinde zu 
unterrichten (vgl. § 62 Absatz 4 GO NRW).  
 
In diesem Zusammenhang besteht kein Recht des Kämmerers auf die Abgabe einer Stellungnahme zum Auftrag 
des Bürgermeisters an die örtliche Rechnungsprüfung oder zum Prüfungsergebnis. Ein Anspruch darauf kann 
auch nicht aus der Vorschrift über die gemeindliche Jahresabschlussprüfung abgeleitet werden (vgl. § 101 Absatz 
2 GO NRW). Der Bürgermeister kann aber bei Bedarf eine gesonderte Beteiligung oder eine Information an den 
Kämmerer bei der Vergabe seiner Aufträge an die örtliche Rechnungsprüfung festlegen.  
 
 
4. Zu Absatz 4 (Sicherstellung der Informationsrechte der Prüfer): 
 
4.1 Zu Satz 1 (Recht auf Vorlage von Nachweisen und Informationen): 
 
4.1.1 Die Vorlagerechte des Prüfers 
 
Das Recht des Prüfers, für die Durchführung seiner Prüfungstätigkeit die Aufklärung und Nachweise verlangen zu 
können, die für eine sorgfältige Prüfung notwendig sind, soll die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben si-
cherstellen. Als Prüfer im Sinne der Vorschrift gelten dabei die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung und Dritte, 
die im Auftrag der örtlichen Rechnungsprüfung tätig sind. Aus seiner gesetzlichen Aufgabenstellung heraus wird 
auch der Rechnungsprüfungsausschuss durch die Vorschrift erfasst, auch wenn dieser nicht ausdrücklich in der 
Vorschrift benannt wurde (vgl. § 59 Absatz 3 GO NRW). 
 
Die Prüfer können ihre Aufgaben regelmäßig nur dann ordnungsgemäß erfüllen, wenn ihnen die jeweils zum 
Prüfungsgegenstand gehörenden gemeindlichen Unterlagen zugänglich sind und die notwendigen Sachinformati-
onen gegeben werden. Unter dieses gesetzliche Recht fallen daher alle Informationsbedürfnisse des Prüfers, die 
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zu seinem Verständnis und zur Klarstellung über die Prüfungsgegenstände beitragen können. Die gesetzlichen 
Regelungen dienen daher dem Schutz der örtlichen Rechnungsprüfung sowie den Schutz der Abschlussprüfer. 
 
Durch die Vorschrift sollen die Qualität und die Verlässlichkeit der Prüfungsarbeiten sowie des Prüfungsergebnis-
ses gewährleistet werden. Die Regelungen sind daher nach Sinn und Zweck sowie der Ausrichtung auf die je-
weils vorzunehmende Prüfung grundsätzlich weit auszulegen. Sie enthalten dabei die Pflicht der Gemeinde, die 
gegebenen Informationen auch belegen zu können. Diese Sachlage bedeutet jedoch nicht, keine mündlichen 
Auskünfte gegenüber dem Prüfer geben zu dürfen.  
 
Den Prüfern steht mit diesem Recht aber nicht eine uneingeschränkte Einsichtnahme in gemeindliche Unterlagen 
zu. Bei einer möglichen Forderung nach Nachweisen und Informationen im Rahmen einer Prüfung ist zu berück-
sichtigen, dass z. B. bei der Durchführung der Abschlussprüfung auch der Grundsatz der Wesentlichkeit sowie 
der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit Anwendung findet. Diese Grundsätze beschränken regelmäßig auch die 
Rechte des Prüfers. Sie dürfen daher z. B. nicht im Rahmen ihrer Prüfungstätigkeit eigenständig eine Suche nach 
brauchbaren Unterlagen der gemeindlichen Verwaltung vornehmen. Außerdem müssen die gewünschten Infor-
mationen und Nachweise dazu dienen, den Prüfungszweck auszufüllen. 
 
 
4.1.2 Die Mitwirkung der Gemeindeorgane 
 
Bei der Durchführung einer Jahresabschlussprüfung sind die Abschlussprüfer immer auch auf die Mitwirkung der 
„geprüften Verwaltungsstellen“ sowie des Rechnungsprüfungsausschusses und des Rates der Gemeinde als 
Auftraggeber angewiesen. Das Recht eines Abschlussprüfers auf Vorlage von Nachweisen und Informationen 
beinhaltet aber auch besondere Mitwirkungspflichten des Bürgermeisters einschließlich der Beschäftigten der 
gemeindlichen Verwaltung, auch wenn in der Vorschrift diese Pflichten nicht ausdrücklich hervorgehoben werden.  
 
In den Fällen, in denen seitens der gemeindlichen Verwaltung notwendige Unterlagen oder Nachweise zurückge-
halten oder auch dem Prüfer die erbetenen Informationen verweigert werden, ist der Bürgermeister als Verant-
wortlicher für die gesamte gemeindliche Verwaltung i.d.R. der Ansprechpartner (vgl. § 62 Absatz 1 GO NRW). Er 
kann dabei, insbesondere für spezielle fachliche Gegebenheiten, auch andere Verantwortliche benennen oder 
auch solche Angelegenheiten sich selbst vorbehalten. Es wird dadurch möglich, auftretende Prüfungshindernisse 
kurzfristig zu beseitigen, um möglichst eine Unterbrechung oder eine Verschiebung der Abschlussprüfung zu 
vermeiden. Ein solches Miteinander ist sachgerecht und kann dazu beitragen, eine Einschränkung des Bestäti-
gungsvermerks zu vermeiden.  
 
In besonderen Ausnahmefällen kann auch der Rechnungsprüfungsausschuss bzw. der Rat der Gemeinde als 
Auftraggeber unmittelbar zum Ansprechpartner werden. Diese Beteiligung kann insbesondere in den Fällen gebo-
ten sein, in denen dem Abschlussprüfer die von ihm gewünschten Nachweise und Informationen von der ge-
meindlichen Verwaltung nicht zur Verfügung gestellt werden und er diese Sachlage als ein Prüfungshemmnis 
bewerten will. Die Mitwirkung bzw. die Vorlage von Nachweisen und Informationen soll der Abschlussprüfer aber 
nicht erzwingen oder erzwingen lassen.  
 
In solchen Fällen hat er vielmehr die Verweigerung der erbetenen Informationen in seinem Prüfungsbericht fest-
zuhalten und in seine Gesamtbeurteilung einzubeziehen. Bei fehlenden Nachweisen über gemeindliche Tatbe-
stände, die wesentlich für die Beurteilung des gemeindlichen Jahresabschlusses sind, muss der Prüfer abwägen, 
ob diese Sachlage aus seiner Sicht zu Einschränkungen oder zur Versagung des Bestätigungsvermerks für den 
gemeindlichen Jahresabschluss führen soll (vgl. § 101 Absatz 3 und 5 GO NRW).  
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4.1.3 Die Absicherung der Vollständigkeit der zu prüfenden Unterlagen 
 
4.1.3.1 Die Abgabe einer Vollständigkeitserklärung 
 
Im Rahmen der ordnungsmäßigen Durchführung von Abschlussprüfungen besteht vielfach ein Bedürfnis für den 
Prüfer, sich von der gemeindlichen Verwaltung versichern zu lassen, dass die ihm vorgelegten Unterlagen sowie 
die Nachweise und die ihm erteilten Informationen richtig und vollständig sind (Vollständigkeitserklärung). In der 
Abwägung, ob eine solche Erklärung sachgerecht ist, hat er zu berücksichtigen, dass der Bürgermeister durch 
seine Bestätigung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses nach § 95 Absatz 3 GO NRW eine öffent-
lich-rechtliche Verpflichtung erfüllt. Der Bürgermeister bringt mit seiner Unterschrift zum Ausdruck, dass der Ent-
wurf aus seiner Verantwortung heraus richtig und vollständig ist. Er kann dazu besondere Einschränkungen ma-
chen oder Hinweise geben. 
 
Zur Abgabe einer Vollständigkeitserklärung durch den Bürgermeister besteht keine ausdrückliche gesetzliche 
Verpflichtung. Der Bürgermeister kann neben seiner Bestätigung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresab-
schlusses aber freiwillig eine solche Erklärung zusätzlich gegenüber dem Abschlussprüfer bzw. der örtlichen 
Rechnungsprüfung oder gegenüber den beauftragten Prüfern abgeben. In den Fällen, in denen vom Rechnungs-
prüfungsausschuss oder von der örtlichen Rechnungsprüfung ein Wirtschaftsprüfer mit der Durchführung einer 
Abschlussprüfung beauftragt wird, dürfte dieser Prüfer i.d.R. eine Vollständigkeitserklärung im Rahmen seiner 
Beauftragung verlangen (vgl. § 59 Absatz 3 und § 103 Absatz 5 GO NRW).  
 
 
4.1.3.2 Der Bedarf für eine Vollständigkeitserklärung  
 
Die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses baut auf den der örtlichen Rechnungsprüfung vorgelegten 
und vom Bürgermeister bestätigten Unterlagen auf (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW). Der Abschlussprüfer kann im 
Rahmen seiner Prüfungstätigkeit und bei entsprechendem Bedarf von seinem Recht Gebrauch machen und 
verlangen, dass die für seine Prüfungstätigkeit notwendige Vollständigkeit der Unterlagen bestätigt wird. Er muss 
vor seinem Begehren jedoch sorgfältig prüfen, ob er zur Erledigung seiner Prüfungsaufgaben eine solche Bestä-
tigung zwingend benötigt.  
 
Bei der vom Prüfer vorzunehmenden bedarfsorientierten Prüfung hat er u.a. zu berücksichtigen, dass der Käm-
merer den Entwurf des Jahresabschlusses mit den Anlagen zu unterzeichnen hat, bevor er diesen Entwurf dem 
Bürgermeister zur Bestätigung vorlegt. Mit seiner Unterschrift bringt der Kämmerer zum Ausdruck, dass der von 
ihm aufgestellte Entwurf aus seiner Finanzverantwortung heraus den gesetzlichen Vorgaben entspricht und rich-
tig und vollständig ist. Dieser Unterschrift ist auch im Sinne der Prüfungstätigkeiten eine erhebliche Bedeutung 
beizumessen. Der Kämmerer ist für das Finanzwesen in der Gemeinde zuständig bzw. hat die Finanzverantwor-
tung in der Gemeinde inne.  
 
Der Abschlussprüfer hat im Rahmen seiner Bedarfsprüfung auch die Bestätigung des Entwurfs des Jahresab-
schlusses durch den Bürgermeister zu berücksichtigen. Diese Bestätigung bringt grundsätzlich zum Ausdruck, 
dass der Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses aus der Verantwortung des Bürgermeisters heraus rich-
tig und vollständig ist. Der Kämmerer sowie der Bürgermeister erfüllen mit ihrer Unterzeichnung eine öffentlich-
rechtliche Verpflichtung. Der Abschlussprüfer darf daher regelmäßig nicht unterstellen, dass nur durch eine er-
gänzende Vollständigkeitserklärung den haushaltsrechtlichen Vorschriften genügt wird.  
 
Ein Abschlussprüfer kann daher von seinem Recht nach Abgabe einer zusätzlichen Vollständigkeitserklärung nur 
Gebrauch machen, wenn nach seiner örtlichen Bedarfsprüfung noch erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der ihm 
vorgelegten Unterlagen bestehen. Dieser Sachverhalt muss für den gemeindlichen Abschluss wesentlich sein 
und die Zweifel müssen nicht auf eine andere Art und Weise ausgeräumt werden können. Das Einholen einer 
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zusätzlichen Erklärung des Bürgermeisters ist zwar in das Ermessen des Prüfers gestellt, jedoch hat er keinen 
Rechtsanspruch darauf.  
 
Das örtliche Erfordernis und der Umfang einer solchen zusätzlichen Erklärung im Rahmen der Prüfung des ge-
meindlichen Jahresabschlusses müssen an den Verantwortlichkeiten für den gemeindlichen Jahresabschluss 
gemessen werden. In den Fällen, in denen vom Prüfer eine solche Erklärung vom Bürgermeister verlangt, sollte 
diese dann in Schriftform auf einem gesonderten Dokument abgegeben werden. Die Abgabe einer solchen Erklä-
rung führt jedoch nicht zum Verzicht der Vorlage weiterer noch benötigter Nachweise und Informationen, denn sie 
stellt keinen Ersatz für die vom Prüfer für erforderlich gehaltenen Unterlagen dar.  
 
 
4.1.3.3 Die Inhalte einer Vollständigkeitserklärung 
 
Der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung kann zum Nachweis, dass ihm von der Gemeinde alle erforderlichen 
Unterlagen für seine Prüfung, z. B. des gemeindlichen Jahresabschlusses, vorgelegt worden sind, eine entspre-
chende Erklärung als "Vollständigkeitserklärung" verlangen. Eine solche Erklärung, die i.d.R. vom Bürgermeister 
abzugeben ist, kann zum Inhalt haben, dass dem Abschlussprüfer alle für seine Prüfung erforderlichen Unterla-
gen, Nachweise und Bestimmungen sowie Auskünfte gegeben bzw. zur Verfügung gestellt wurden. Es ist dabei 
örtlich zu entscheiden, ob die Jahresabschlussunterlagen dabei im Einzelnen benannt werden sollen. 
 
Eine Vollständigkeitserklärung ist deshalb von der Gemeinde unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 
eigenverantwortlich zu gestalten. Sie kann bei Bedarf auch durch fachliche Zusatzerklärungen ergänzt werden, 
wenn dieses Instrument von der Gemeinde genutzt werden soll. Die Gemeinde kann die Abgabe einer Vollstän-
digkeitserklärung auch auf einzelne Fachbereiche beschränken, wenn dafür ggf. ein örtliches Erfordernis im 
Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung und des daraus zu entwickelnden gemeindlichen Jahresab-
schlusses besteht. 
 
 
4.2 Zu Satz 2 (Informationsrechte gegenüber betrieblichen Abschlussprüfern): 
 
4.2.1 Allgemeine Zusammenhänge 
 
Der Abschlussprüfer des gemeindlichen Jahresabschlusses oder des Gesamtabschlusses der Gemeinde hat 
gegenüber den Abschlussprüfern der gemeindlichen Betriebe das Recht, von diesen Prüfern die Aufklärung und 
Nachweise zu verlangen, die für eine sorgfältige Prüfung des Gesamtabschlusses notwendig sind. Der Gesetz-
geber hat es wegen des engen Sachzusammenhangs zwischen den Abschlussprüfungen als geboten angese-
hen, durch eine gesetzliche Regelung die Durchsetzung von Prüfungsrechten auch gegenüber den Abschlussprü-
fern der gemeindlichen Betriebe zu gewährleisten. 
 
Die haushaltsrechtliche Regelung soll jedoch nicht nur für die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses 
gelten, in dessen Bilanz die gemeindlichen Betriebe im Bereich "Finanzanlagen" anzusetzen sind. Die Vorgabe 
gilt für den gemeindlichen Gesamtabschluss, denn mit diesem ist die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzgesamtlage der Gemeinde so darzustellen, als ob es sich bei der Gemeinde um eine einzige wirtschaftliche 
„Einheit“ aus der gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben der Gemeinde handeln würde.  
 
Für den Abschlussprüfer des gemeindlichen Jahresabschlusses oder des Gesamtabschlusses der Gemeinde soll 
deshalb durch die Regelung gewährleistet werden, dass er mindestens insoweit zu Nachweisen und Informatio-
nen über den Jahresabschluss gemeindlicher Betriebe gelangen kann, wie diese Daten zweckbezogen für seine 
Abschlussprüfung von wesentlicher Bedeutung sind. Er hat deshalb mit den Abschlussprüfern der gemeindlichen 
Betriebe den jeweils notwendigen Informationsaustausch vorzunehmen.  
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Diese haushaltsrechtliche Vorgabe bedeutet außerdem, dass dem gemeindlichen Abschlussprüfer bei Bedarf ggf. 
auch Einsichtsrechte in betriebliche Unterlagen und den betrieblichen Jahresabschluss durch die jeweiligen ge-
setzlichen Vertreter des betreffenden gemeindlichen Betriebes zu gewähren sind. Sie sollen z. B. nicht unter dem 
Gesichtspunkt des Bedürfnisses der Geheimhaltung verweigert werden, denn die Abschlussprüfer unterliegen 
einer grundsätzlichen Verschwiegenheitspflicht. Die Gemeinde soll deshalb ihren Betrieben entsprechende Vor-
gaben machen, damit die Betriebe diese in ihre Vereinbarungen mit ihren Abschlussprüfern aufnehmen. 
 
 
4.2.2 Die Umsetzung der Informationsrechte  
 
Bei einer Abschlussprüfung kann der verantwortliche Abschlussprüfer des gemeindlichen Jahresabschlusses 
oder des Gesamtabschlusses bei Bedarf die notwendige Aufklärung und Nachweise über Prüfungsgegenstände 
und Prüfungshandlungen eines Dritten oder Prüfungshemmnisse im Rahmen seiner Informationsrechte verlan-
gen, die für seine (gemeindliche) Prüfung notwendig sind. Diese Sachlage erfordert, den Informationsbedarf so-
wie die Art der Kommunikation zwischen den Abschlussprüfern bzw. die Berichterstattung der betrieblichen Ab-
schlussprüfer unter der Berücksichtigung der Bedeutung der für den gemeindlichen Gesamtabschluss benötigten 
Informationen festzulegen.  
 
Der gesetzliche Anspruch des gemeindlichen Abschlussprüfers richtet sich dabei jedoch nur gegen den betriebli-
chen Abschlussprüfer. Er besteht nicht gegen den geprüften Betrieb, auch nicht in den Fällen, in denen ggf. mit 
Zustimmung der gesetzlichen Vertreter des gemeindlichen Betriebes wichtige Informationen aus betrieblichen 
Unterlagen gegeben werden müssen. Die Umsetzung dieser Vorgaben erfordert von der Gemeinde als Mut-
tereinheit, dass im Rahmen ihrer örtlichen Gesamtabschlussrichtlinie die notwendigen Vorgaben gegenüber den 
gemeindlichen Betrieben festgelegt werden. Die gemeindlichen Betriebe werden dadurch verpflichtet, diese Vor-
gaben im Rahmen der Auswahl ihrer Abschlussprüfer zu berücksichtigen und mit den Prüfern derartige Informati-
onspflichten zu vereinbaren bzw. ihnen aufzuerlegen.  
 
Nur eine örtlich bestehende rechtliche Grundlage ermöglicht dem Abschlussprüfer des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses die Aufklärung und Nachweise vom Abschlussprüfer eines gemeindlichen Betriebes zu verlangen, die 
dieser für seine sorgfältige Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses benötigt. In diesem Zusammenhang 
kann es sachlich sinnvoll sein, dass der Abschlussprüfer des gemeindlichen Gesamtabschlusses auch an den 
Schlussbesprechungen der Abschlussprüfungen bei den gemeindlichen Betrieben teilnimmt, die im Rahmen des 
Gesamtabschlusses voll zu konsolidieren sind. Im Rahmen der jeweiligen Abschlussprüfung muss der Ab-
schlussprüfer seinen Informationsbedarf bzw. das Auskunftsersuchen sowie die erhaltenen Antworten dokumen-
tieren und aufbewahren.  
 
 
4.2.3 Die Verwertung erhaltener Informationen 
 
Im Rahmen des gesetzlichen Auftrages muss sich ein Abschlussprüfer immer ein eigenes Gesamturteil aufgrund 
seiner Erkenntnismöglichkeiten in der Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses bilden. Er trägt nicht nur 
die Verantwortung für seine eigene Prüfungstätigkeit, sondern auch für die Ergebnisse, die er aus den Arbeiten 
anderer Prüfer in die eigenen Arbeiten eigenverantwortlich einbezieht. Der Abschlussprüfer kann daher grund-
sätzlich nicht davon ausgehen, dass er die ihm durch andere Prüfer zugeleiteten Informationen ohne eigene 
Überprüfung übernehmen bzw. in die eigenen Prüfungshandlungen einbeziehen kann.  
 
Eine eigene Überprüfung muss auch dann vorgenommen werden, wenn die Dritten die bereitgestellten Informati-
onen im Rahmen ihrer Prüfungstätigkeit erlangt haben. Der Abschlussprüfer hat deshalb in den Fällen, in denen 
er Aufklärung oder Nachweise von Dritten verlangt hat, immer in geeigneter Weise zu überprüfen, ob die ihm 
überlassenen Informationen und Unterlagen auch für eine Verwertung in seiner eigenen Prüfung geeignet sind 
und welcher Prüfer ihm die Informationen bzw. Unterlagen überlassen hat. In diesem Rahmen sind auch die ein-
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schlägigen Datenschutzbestimmungen sowie Festlegungen über Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen. Vom 
gemeindlichen Abschlussprüfer ist außerdem ein Zusammenhang mit den eigenen Prüfungshandlungen bei sei-
ner Abschlussprüfung herzustellen, sodass die Inhalte und das Ausmaß der Verwertung zutreffend und nachvoll-
ziehbar abgewogen werden können. Das Ergebnis dieser Überprüfung sowie das Ausmaß der Verwertung bzw. 
die Gewichtung der der erhaltenen Informationen sind vom Abschlussprüfer zu dokumentieren.  
 
 
5. Zu Absatz 5 (Beauftragung Dritter als Prüfer): 
 
5.1 Die Zwecke der Vorschrift 
 
5.1.1 Die örtliche Rechnungsprüfung als Aufgabe  
 
Die örtliche Rechnungsprüfung ist bei den kreisfreien Städten, den Großen und den Mittleren kreisangehörigen 
Städten regelmäßig eine gesonderte Organisationseinheit innerhalb der gemeindlichen Verwaltung. Diese Städte 
sind gesetzlich verpflichtet, eine örtliche Rechnungsprüfung einzurichten (vgl. § 102 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). 
Die übrigen Gemeinden sollen eine „Örtliche Rechnungsprüfung“ einrichten, wenn bei ihnen dafür ein Bedürfnis 
besteht und die Kosten in angemessenem Verhältnis zum Nutzen stehen (vgl. § 102 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). 
Die örtliche Rechnungsprüfung nimmt innerhalb der gemeindlichen Verwaltung eine Sonderstellung ein. Sie ist 
dem Rat der Gemeinde unmittelbar verantwortlich und ihm in ihrer sachlichen Tätigkeit unmittelbar unterstellt 
sowie von fachlichen Weisungen frei (vgl. § 104 Absatz 1 GO NRW). 
 
Die Gemeinde muss das örtliche Prüfungswesen näher ausgestalten, denn der Gesetzgeber hat ihr ausdrücklich 
die dafür erforderlichen Kompetenzen eingeräumt. Sie ist als geeignet angesehen worden, die ihr zugewiesenen 
Prüfungsaufgaben mit der notwendigen personellen und sächlichen Ausstattung zu erfüllen und den ordnungs-
gemäßen Gang der Prüfungsgeschäfte sicherzustellen. Unter Berücksichtigung der durchzuführenden Prüfungs-
aufgaben muss daher von der Gemeinde entschieden werden, in welchem Umfang eigenes Personal eingesetzt 
wird und Dritte als Prüfer beauftragt werden.  
 
Die Vorschrift enthält daher besondere die Unabhängigkeit der Prüfer sichernde Bestimmungen, um den Aus-
schluss jeglicher Einflussnahme der von der örtlichen Rechnungsprüfung zu prüfenden Stellen zu erreichen. Es 
soll zudem eine sinnvolle und effektive Prüfung gewährleistet werden. Diese gesetzliche Festlegung wirkt sich 
auch auf beauftragte Dritte aus, die bei örtlichem Bedarf als Prüfer oder Sachverständige in die Aufgabenerledi-
gung der örtlichen Rechnungsprüfung unter vorheriger Beteiligung des Rechnungsprüfungsausschusses einbe-
zogen werden können. 
 
 
5.1.2 Die Einschaltung Dritter als Prüfer 
 
5.1.2.1 Allgemeine Bedingungen 
 
Die Vorschrift bestimmt ausdrücklich, dass sich die örtliche Rechnungsprüfung der Gemeinde mit Zustimmung 
des Rechnungsprüfungsausschusses eines Dritten als Prüfer bedienen kann. Die Regelung beschränkt die Be-
auftragung Dritter als Prüfer dabei nicht auf die gemeindlichen Abschlussprüfungen. Vielmehr kann ein Dritter als 
Prüfer auch mit anderen Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung beauftragt werden. Dadurch wird vor Ort eine 
flexible und wirtschaftliche Erledigung der Prüfungsaufgaben ermöglicht.  
 
Die Beauftragung eines Dritten setzt dabei voraus, dass bei der örtlichen Rechnungsprüfung ein entsprechender 
konkreter Prüfungsauftrag besteht oder ein solcher Auftrag konkret zu erwarten ist, z. B. aufgrund der haushalts-
rechtlichen Vorschriften. Sie kann jedoch nicht allein auf den Aufgabenkatalog des Absatzes 1 der Vorschrift 
gestützt werden, sodass die Beauftragung eines Dritten, z. B. für mehrere künftige Jahresabschlüsse der Ge-
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meinde im Voraus, als unzulässig anzusehen ist. Bei der Einschaltung eines Dritten als Prüfer bleibt die Verant-
wortung der örtlichen Rechnungsprüfung insgesamt unberührt.  
 
Die örtliche Rechnungsprüfung muss sich daher auch immer selbst ein Prüfungsurteil über den gemeindlichen 
Jahresabschluss oder den Gesamtabschluss bilden. Sie sollte deshalb die Beteiligung von Dritten an ihren Ab-
schlussprüfungen so ausgestalten, dass sie anschließend aufgrund ihrer Erkenntnismöglichkeiten noch ein ei-
genverantwortliches Urteil zum jeweiligen Prüfungsgegenstand fällen und einen eigenen Bestätigungsvermerk 
gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss abgeben kann. Die Vorschrift beinhaltet daher, dass bei der Ent-
scheidung über die Beauftragung eines Dritten durch die örtliche Rechnungsprüfung der Rechnungsprüfungsaus-
schuss zu beteiligen ist. 
 
Ein Dritter als Prüfer wird im Rahmen einer Beauftragung durch die Gemeinde i.d.R. die betreffenden gemeindli-
chen Sachverhalte und ggf. auch Geschäftsvorfälle der Gemeinde mit seinem üblichen Prüfungsansatz umfas-
send und eigenverantwortlich prüfen. Die Gemeinde muss daher örtliche Besonderheiten ausdrücklich benennen 
und in der abzuschließenden Vereinbarung ggf. ausdrücklich aufzeigen. In diesem Zusammenhang sollte seitens 
der Gemeinde der Prüfungsauftrag so konkret und präzisiert sein, dass möglichst keine Differenzen im Ablauf der 
Prüfung entstehen können.  
 
Die einzelnen Auftragsinhalte und die Prüfungsbereiche müssen daher von der Gemeinde hinsichtlich ihrer Art 
und ihres Umfanges sachlich und zweckmäßig benannt, voneinander abgegrenzt und unter Beachtung der haus-
haltsrechtlichen Bedingungen und der örtlichen Gegebenheiten ausgestaltet werden. Im Rahmen der Beauftra-
gung sind ebenso die Art und Weise sowie die Form der Berichterstattung über die Prüfungstätigkeit und die 
Darstellung des Prüfungsergebnisses festzulegen. Dazu gehört z. B. auch die Erstellung eines Bestätigungsver-
merks oder eines Vermerks über seine Versagung (vgl. § 101 Absatz 3 bis 7 GO NRW). 
 
 
5.1.2.2 Persönliche Voraussetzungen 
 
Ein Dritter als Prüfer wird im Rahmen einer Beauftragung durch die Gemeinde regelmäßig eigenverantwortlich 
tätig. Er muss aber über eine für die Prüfungstätigkeit ausreichende Sachkunde in Form von rechtlichen und 
fachlichen Kenntnissen sowie über die gebotene Zuverlässigkeit verfügen. Die Vorschrift enthält dazu aber keine 
besonderen Regelungen. Gleichwohl müssen von der Gemeinde fachliche und persönliche Voraussetzungen für 
den Prüfer benannt werden. Solche Vorgaben bedeuten u.a., dass der Prüfer mit den zu prüfenden gemeindli-
chen Sachverhalten, mit den einschlägigen gesetzlichen und sonstigen Regelungen vertraut sein muss oder sich 
damit vertraut machen muss.  
 
Der Prüfer sollte möglichst sachgerechte Kenntnisse über die Ausübung der Geschäftstätigkeit der Gemeinde im 
Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung haben oder erwerben. Er muss sich mit dem wirtschaftlichen Umfeld der Ge-
meinde befassen und sich damit auskennen oder vertraut machen. Die Anforderungen, die von der Gemeinde an 
Dritte als Prüfer festgelegt werden, dienen dazu, die ordnungsgemäße Erledigung der dem Dritten übertragenen 
gemeindlichen Prüfungsaufgaben sicherzustellen. 
 
 
5.1.3 Sonstige Aspekte 
 
Die gesetzlich benannten Prüfungsaufgaben sowie die Anforderungen an eine bedarfsgerechte Prüfung der 
haushaltswirtschaftlichen Vorgänge der Gemeinde erfordern entsprechend qualifizierte und erfahrene Prüfer, von 
denen ein entsprechender Nachweis bei einer Auftragung durch die Gemeinde gefordert werden sollte. So wird z. 
B. durch Art. 13 der EU-Richtlinie vom 09.06.2006 (Abschlussprüferrichtlinie) eine kontinuierliche Fortbildung der 
Abschlussprüfer im Rahmen angemessener Programme gefordert, um ihre theoretischen Kenntnisse und ihre 
beruflichen Fertigkeiten und Wertmaßstäbe auf einem ausreichend hohen Stand zu halten.  
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Die Gemeinde als Auftraggeber sollte mit einem Dritten, der bei der Durchführung der Abschlussprüfung einen 
Teil seiner Aufgaben an andere Personen abgibt, vereinbaren, dass die Qualifikation und Eignung dieser beteilig-
ten Personen vom Auftragnehmer vorher zu prüfen ist. Die Vereinbarung sollte zudem vorsehen, dass deren 
Arbeitsergebnisse zu überwachen und auf Ordnungsmäßigkeit zu überprüfen sind.  
 
In diesem Zusammenhang muss die Gemeinde die für ihr Personal erforderlichen Maßnahmen und Beteiligungen 
durchführen, wenn wegen der Inanspruchnahme der Prüferinnen und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung 
personal- und dienstrechtlichen Vorschriften berührt werden. Sie muss auch die Kosten in dem Umfange tragen, 
wie es zur Durchführung der abgegebenen Prüfungsaufgaben erforderlich ist bzw. Erstattungen für die übernom-
menen Prüfungsaufgaben geltend machen.  
 
Unter diese Vorschrift fällt jedoch nicht die Heranziehung eines Dritten als kompetenten Gesprächspartner, wenn 
bei der Durchführung einer örtlichen Prüfung etwa fachliche Zweifelsfragen aufgetreten sind, die es zu klären gilt, 
um Fehleinschätzungen bei der örtlichen Prüfung vorzubeugen. Abhängig von der tatsächlichen Einbindung eines 
Dritten als Prüfer oder Berater sind daher dessen Beteiligung sowie die Ergebnisse seiner Tätigkeit nachvollzieh-
bar zu dokumentieren.  
 
Die Tätigkeit eines Dritten als Sachverständiger für die örtliche Rechnungsprüfung, um in ein Prüfungsurteil des-
sen Beurteilung einbeziehen zu können, erfordert, dass auch eine Unabhängigkeit des Sachverständigen als 
persönliche Voraussetzung neben seiner fachlichen Qualifikation. Bei dem beauftragten Sachverständigen darf 
daher keine wirtschaftliche und finanzielle Abhängigkeit von der Gemeinde oder eine persönliche Bindung an 
Verantwortliche der Gemeinde bestehen. Ein Sachverständiger sollte wie der Prüfer zudem einen klar umrisse-
nen Auftrag erhalten, damit dessen Arbeitsergebnisse durch den Abschlussprüfer beurteilt und in sein Prüfungs-
urteil einbezogen werden können. Die Dokumentation des Sachverständigen ist außerdem in die Dokumentation 
des Prüfers zu übernehmen. 
 
 
5.2 Die Anwendung des Vergaberechts 
 
Die Beauftragung eines Dritten als Prüfer im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung stellt für die Gemeinde 
einerseits den Einkauf einer Dienstleistung dar. Für eine solche Dienstleistung ist der Wettbewerb offen, sodass 
ein entsprechender gemeindlicher (öffentlicher) Auftrag den vergaberechtlichen Bestimmungen unterliegt (vgl. § 
25 GemHVO NRW). Bei der Auswahl von Dritten als Prüfer ist zudem zu prüfen, ob ggf. Ausschlussgründe nach 
§ 103 Absatz 7 GO NRW bestehen. Es ist sinnvoll und sachgerecht, bereits vor der Beauftragung eines Dritten 
eine Erklärung darüber einzuholen, ob und ggf. welche geschäftlichen, finanziellen, persönlichen oder sonstigen 
Beziehungen zwischen ihm und der Gemeinde bestehen.  
 
Die Gemeinde muss andererseits den Umfang des Prüfungsauftrages eigenverantwortlich unter Beachtung der 
haushaltsrechtlichen Erfordernisse festlegen. Es ist dabei nicht ausreichend, bei einem solchen Prüfungsauftrag 
nur auf die Angebotsbeschreibungen in den vom Dritten eingereichten Unterlagen abzustellen, auch wenn diese 
Unterlagen ggf. Hinweise auf haushaltsrechtliche bzw. örtliche Prüfungsvorgaben enthalten. In diesem Zusam-
menhang muss auch das gesamte Verfahren, von der Auswahl eines Dritten als Prüfer für die örtliche Rech-
nungsprüfung der Gemeinde bis Abschluss seiner Tätigkeit, nachvollziehbar von der Gemeinde dokumentiert 
werden. Diese gemeindliche Pflicht gilt entsprechend, wenn der Rechnungsprüfungsausschuss unmittelbar einen 
Dritten als Prüfer beauftragt (vgl. § 59 Absatz 3 GO NRW).  
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5.3 Fachliche Entscheidungen über die Beauftragung des Dritten 
 
5.3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die ausdrückliche haushaltsrechtliche Regelung, dass sich die örtliche Rechnungsprüfung eines Dritten als Prüfer 
bedienen kann, legt die fachliche Entscheidung über die Beauftragung des Dritten in die Hand der örtlichen 
Rechnungsprüfung. Die Auswahl des Dritten sowie seine Beauftragung zur Durchführung von Prüfungsaufgaben 
der örtlichen Rechnungsprüfung fallen daher in die Zuständigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung. Sofern das für 
die Beauftragung notwendige Verwaltungsverfahren organisatorisch vom Bürgermeister im Rahmen der allge-
meinen Verwaltung abgewickelt wird, bedarf es dabei des Einvernehmens der örtlichen Rechnungsprüfung. Die 
für die Beauftragung eines Dritten ausdrücklich vorgesehene Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses 
steht der fachlichen Entscheidungszuständigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung nicht entgegen.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss, der sich im Rahmen seiner Prüfungszuständigkeit der örtlichen Rechnungs-
prüfung bedienen muss, soll bei der Beauftragung eines Dritten mitwirken (vgl. § 59 Absatz 3 Satz 2 und § 101 
GO NRW). Nur in den Fällen, in denen keine örtliche Rechnungsprüfung besteht und der Rechnungsprüfungs-
ausschuss den Dritten unmittelbar selbst beauftragt, obliegt dem Ausschuss sowohl die fachliche Entscheidung 
über die Beauftragung des Dritten als auch dessen Auswahl (vgl. § 59 Absatz 3 Satz 3 i.V.m. § 103 Absatz 5 GO 
NRW). In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass in den Fällen, in denen bei der örtlichen Prüfung ein 
Bestätigungsvermerk oder ein Vermerk über seine Versagung entsprechend der Prüfungsaufgaben nach § 103 
Absatz 1 Nummern 1 bis 3 GO NRW abzugeben ist, diese Pflicht auch für den Dritten im Rahmen des übernom-
menen Prüfauftrages besteht. 
 
 
5.3.2 Ausschluss oder Befangenheit des Prüfers 
 
Im Rahmen der Beauftragung eines Dritten als Abschlussprüfer sind auch die Ausschlussgründe für Prüfer nach 
§ 103 Absatz 7 GO NRW und § 104 Absatz 3 GO NRW zu beachten. Dabei dürfen mögliche zutreffende Aus-
schlussgründe nach anderen Rechtsvorschriften nicht unberücksichtigt bleiben z. B. für Wirtschaftsprüfer die §§ 
49 und 53 WPO und die §§ 20 ff. BS WP/vBP. Es können bei den Dritten als Prüfer - wie bei den Prüfern der 
örtlichen Rechnungsprüfung - mögliche Ausschluss- oder Befangenheitsgründe bereits vor der Durchführung der 
örtlichen Prüfungsaufgabe, aber ggf. auch erst während oder nach seiner Prüfungstätigkeit auftreten oder be-
kannt werden. In solchen Fällen sollte auch der Rechnungsprüfungsausschuss unterrichtet werden, wenn die 
entstandenen Gegebenheiten nicht unverzüglich beseitigt werden können.  
 
Die für den Prüfer geltenden persönlichen Ausschließungsgründe in dieser Vorschrift berücksichtigen die Beson-
derheiten des Gemeinderechts. Ein Dritter darf deshalb z. B. nicht als Prüfer tätig sein, wenn er ein Mitglied des 
Rates der Gemeinde, ein Angehöriger des Bürgermeisters oder des Kämmerers, ein Angehöriger des Verantwort-
lichen für die Zahlungsabwicklung oder seines Stellvertreters ist. Bei einer Verwirklichung der in dieser Vorschrift 
aufgezählten Ausschlusstatbestände besteht für den betreffenden Prüfer ein Verbot, an der örtlichen Abschluss-
prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses oder des Gesamtabschlusses mitzuwirken. Durch eine Selbstkon-
trolle der Prüfer soll zudem gewährleistet werden, dass örtliche Sachverhalte nicht von denselben Personen ge-
prüft werden, die unmittelbar an der Entstehung beteiligt waren.  
 
 
5.3.3 Der Auftragsumfang des Prüfers 
 
Im Rahmen der fachlichen Entscheidung über die Beauftragung eines Dritten als Abschlussprüfer sind der Auf-
tragsgegenstand sowie der Prüfungsumfang nachvollziehbar abzugrenzen. Die Beauftragung muss daher die 
vorgesehenen Prüfungssachverhalte sowie die Leistungen des Abschlussprüfers konkret beinhalten. Die Prüfung 
des Jahresabschlusses durch einen Dritten kann sich daher auch darauf erstrecken, ob die gesetzlichen Vor-
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schriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. 
Sie kann auch die Buchführung, die Inventur, das Inventar der Gemeinde sowie die Übersicht über örtlich festge-
legte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände umfassen. Ggf. kann auch der gemeindliche Lagebericht 
nach § 48 GemHVO NRW ein Gegenstand der Prüfung durch den Dritten sein.  
 
In diesem Zusammenhang ist es deshalb bei der Beauftragung als nicht ausreichend anzusehen, nur auf die von 
Dritten eingereichten Prüfungsangebote abzustellen. Das abgegebene Angebot ist inhaltlich mit den haushalts-
rechtlichen Prüfungsvorgaben abzugleichen. Ggf. bedarf es dann einer Abstimmung mit dem Dritten, um den 
tatsächlichen Umfang der vorzunehmenden Jahresabschlussprüfung festzulegen. In der Abstimmung muss be-
achtet werden, dass der gemeindliche Jahresabschluss dahin gehend zu prüfen ist, ob er ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter 
Beachtung der GoB ergibt. Es ist in diesem Zusammenhang auch klarzustellen, dass nicht allein die gemeindliche 
Rechnungslegung der Gegenstand der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung ist. 
 
Im Rahmen der Beauftragung eines Dritten ist von diesem ein Prüfungsbericht zu verlangen, in dem die Durch-
führung der örtlichen Prüfung sowie deren Ergebnisse dargestellt werden. Der Dritte muss dabei auch einen Be-
stätigungsvermerk oder ein Vermerk über seine Versagung entsprechend den durchgeführten Prüfungsaufgaben 
abgeben. Im Rahmen des übernommenen Prüfauftrages obliegt ihm in diesen Fällen die Prüfungspflicht (vgl. 
nach § 103 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 GO NRW). Der Dritte als Prüfer muss dabei aber auch den Dokumentati-
onspflichten eines Abschlussprüfers genügen, sodass die Gemeinde ggf. die Aufbewahrung bzw. Herausgabe 
von Prüfungsunterlagen festlegen muss. Von der Gemeinde sind außerdem die möglichen Ausschlussgründe für 
Prüfer zu beachten (vgl. § 103 Absatz 7 GO NRW und § 104 Absatz 3 GO NRW). 
 
 
5.4 Die Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung einer anderen Gemeinde 
 
Die Gemeinde kann sich bei der Durchführung der Aufgaben ihrer örtlichen Rechnungsprüfung nicht nur eines 
einzelnen Dritten bedienen, sondern auch die örtliche Rechnungsprüfung einer anderen Gemeinde auf der 
Grundlage der Vorschrift des § 103 Absatz 5 GO NRW beauftragen. Sie kann bei einem solchen Bedarf eine 
entsprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarung abschließen. Eine solche Vereinbarung kann auch Prüfungs-
aufgaben zum Gegenstand haben, die der Rat der Gemeinde der ihm unterstellten örtlichen Rechnungsprüfung 
übertragen hat (vgl. § 103 Absatz 2 GO NRW).  
 
Die Übertragung von Prüfungsaufgaben auf eine andere Gemeinde kann dabei in vollem Aufgabenumfang oder 
für Teilaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung erfolgen. Es muss dann auch aufgrund der Prüfung ein Bestäti-
gungsvermerk oder ein Vermerk über seine Versagung im Rahmen der Aufgabenerledigung durch die Prüfer der 
anderen Gemeinde bzw. im Rahmen des übernommenen Prüfauftrages abgegeben werden. Die Vereinbarung 
über die Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung einer anderen Gemeinde auf der Grundlage des § 103 
Absatz 5 GO NRW kann folgende beispielhaft aufgezählte Inhalte haben (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung einer anderen Gemeinde 

 
 

VERTRAGSTEIL 
 

REGELUNGSINHALT 

Präambel 
 

 
Die Städte ... und ... streben eine interkommunale Zusammenarbeit für ihre 
Aufgabenbereiche „Örtliche Rechnungsprüfung“ an. Dieses Vorhaben wird 
vom jeweiligen Rechnungsprüfungsausschuss mitgetragen. Die örtlichen 
Rechnungsprüfungen sollen sich bei ihrer Aufgabenerfüllung der Prüfer der 
jeweils anderen örtlichen Rechenprüfung als „Dritte“ im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmung bedienen können. Dabei wird die Nutzung von Synergieef-
fekten durch einen stetigen Erfahrungsaustausch, die Entwicklung gemein-
samer Prüfstandards und –strategien sowie einen möglichst flexiblen Mitarbei-
tereinsatz im Rahmen der übernommenen Prüfungsaufgaben auf der Grund-
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Die Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung einer anderen Gemeinde 

 
 

VERTRAGSTEIL 
 

REGELUNGSINHALT 
lage einer abgestimmten Prüfungsplanung angestrebt. In diesem Sinne soll 
durch eine Aufgabenkritik eine Effizienzsteigerung erreicht werden. 
 

§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
Die Städte ... und ... vereinbaren, bei der Durchführung der Aufgaben ihrer 
örtlichen Rechnungsprüfung sich bei Bedarf der Prüfung der örtlichen Rech-
nungsprüfung des Vertragspartners nach § 103 Absatz 5 GO zu bedienen. 
 

 
§ 2 

Art und Umfang  
der Zusammenarbeit 

 

 
Die jeweilige örtliche Rechnungsprüfung kann sich nach gegenseitiger Ab-
stimmung der anderen örtlichen Rechnungsprüfung zur Durchführung der 
gesetzlich zugewiesenen Aufgaben nach § 103 Absatz 1 GO bedienen. Dies 
kann auch erfolgen, wenn der Rat einer örtlichen Rechnungsprüfung weitere 
Aufgaben nach § 103 Absatz 2 GO übertragen hat. Die Übernahme der Prü-
fungsaufgaben kann nach gemeinsamer Abstimmung in vollem Aufgabenum-
fang oder für Teilaufgaben erfolgen. Soweit bei den Aufgaben nach § 103 
Absatz 1 Nrn. 1 bis 3 ein Bestätigungsvermerk oder ein Vermerk über seine 
Versagung abzugeben ist, obliegt diese Pflicht der örtlichen Rechnungsprü-
fung bzw. der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer im Rahmen des 
übernommenen Prüfauftrages. Die Ausschlussgründe für Prüferinnen und 
Prüfer nach § 103 Absatz 7 GO sind zu beachten.  
 

§ 3 
Durchführung  

der Prüfaufgaben 
 

 
Die Leiter der beiden örtlichen Rechnungsprüfungen verständigen sich jähr-
lich untereinander über die von der anderen örtlichen Rechnungsprüfung zu 
übernehmenden Aufgaben. Sie stimmen sich über die Durchführung der 
Prüfungen und die sonstige Art und Weise der Zusammenarbeit ab und si-
chern die Erledigung der übernommenen Prüfaufgaben. Die Leiter stellen für 
jedes Haushaltsjahr eine Prüfungsplanung auf, in der die übernommenen 
Prüfaufgaben getrennt von den sonstigen jeweiligen örtlichen Prüfaufgaben 
auszuweisen sind. Diese Prüfungsplanung ist dem Rechnungsprüfungsaus-
schuss im Rahmen der Berichtspflicht nach § 7 zur Kenntnis zu geben. 
 

§ 4 
Personalmaßnahmen 

 
Soweit wegen der Inanspruchnahme der Prüferinnen und Prüfer aus dieser 
Vereinbarung personal- und dienstrechtlichen Vorschriften berührt werden, 
führt die jeweilige Stadt die daraus für ihr Personal erforderlichen Maßnahmen 
und Beteiligungen durch. 
 

§ 5 
Kostenerstattung 

 

 
Eine Kostenerstattung in Ausführung dieser Vereinbarung findet in dem Um-
fange statt, wie es zur Durchführung der vom Vertragspartner übernommenen 
Prüfungsaufgaben erforderlich ist. Für die Ermittlung der Kosten sind jeweils 
die Grundlagen der prüfenden Stadt heranzuziehen.  
 

 
§ 6 

Übergangsfrist 
 

 
Es wird eine Übergangsfrist vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2007 vereinbart. 
Nach Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 
2006 jeder Stadt, spätestens zum 30.09.2007, ist von der örtlichen Rech-
nungsprüfung ihrem Rechnungsprüfungsausschuss ein Erfahrungsbericht 
vorzulegen, der einen Vorschlag die weitere Zusammenarbeit bzw. Übernah-
me von Prüfungsaufgaben enthalten soll. 
 

§ 7 
Zustimmung durch die  

Rechnungsprüfungsausschüsse 
 

 
 
Jeder Vertragspartner verpflichtet sich, die für diese Vereinbarung erforderli-
che Zustimmung ihres örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses nach § 103 
Absatz 5 GO einzuholen. Stimmt einer dieser Ausschüsse der Vereinbarung 
nicht zu, gilt die Vereinbarung als nicht geschlossen. Wird die Zustimmung 
von einem örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss widerrufen, endet die 
Vereinbarung am Ende des Haushaltjahres, in dem der Widerruf erfolgt. 
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Die Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung einer anderen Gemeinde 

 
 

VERTRAGSTEIL 
 

REGELUNGSINHALT 
Soweit die Vereinbarung über die in § 6 genannte Übergangsfrist hinaus 
fortgesetzt wird, ist dem jeweiligen Rechnungsprüfungsausschuss über Art 
und Umfang der Inanspruchnahme des Vertragspartners bei der örtlichen 
Prüfung jährlich für das abgelaufene Haushaltsjahr zu berichten. Dem Bericht 
ist eine Übersicht über die tatsächlich durchgeführten Prüfungen und die 
Abweichungen von der Planung der übernommenen Aufgaben beizufügen. 
 

§ 9 
Inkrafttreten / Kündigung 

 

 
Diese Vereinbarung tritt nach Zustimmung aller zustimmungspflichtigen Gre-
mien, frühesten jedoch am 01.01.2006 in Kraft. Sie wird bis zum 31.12.2010 
abgeschlossen und ist auf der Grundlage eines entsprechenden Beschlusses 
des Rechnungsprüfungsausschusses bis zum 30.06. eines jeden Jahres mit 
Wirkung zum 01.01. des folgenden Kalenderjahres kündbar. Darüber hinaus 
ist die Vereinbarung innerhalb der Übergangsfrist unter Ausschluss hieraus 
resultierender Ansprüche jederzeit einseitig kündbar. Wird die Vereinbarung 
nicht gekündigt und bleibt die gesetzliche Vorschrift des § 103 Absatz 5 GO 
unverändert, so verlängert sich die Vereinbarung jeweils um ein Kalenderjahr. 
 

Abbildung 206 „Die Beauftragung der örtlichen Rechnungsprüfung einer anderen Gemeinde“ 
 
Im Rahmen solcher Vereinbarungen sind auch die möglichen Ausschlussgründe nach § 103 Absatz 7 GO NRW 
und § 104 Absatz 3 GO NRW zu beachten. Durch die Beauftragung hat die andere Gemeinde die Stellung eines 
Dritten im Sinne dieser Vorschriften inne. Es kann daher im Einzelfall sinnvoll und sachgerecht sein, bereits vor 
der Beauftragung einer anderen Gemeinde sich von dieser eine Erklärung darüber einzuholen, ob und ggf. wel-
che geschäftlichen, finanziellen, persönlichen oder sonstigen Beziehungen zwischen den dann tätigen Prüfern 
und der Gemeinde als Auftraggeber bestehen.  
 
Mögliche Ausschluss- oder Befangenheitsgründe der Prüfer können aber auch erst während der Prüfungstätigkeit 
auftreten. In solchen Fällen sollte ggf. auch der Rechnungsprüfungsausschuss unterrichtet werden, wenn die 
dafür entstandenen Gegebenheiten nicht unverzüglich beseitigt werden können. Soweit wegen der Inanspruch-
nahme der Prüferinnen und Prüfer personal- und dienstrechtlichen Vorschriften berührt werden, muss die Ge-
meinde die daraus für ihr Personal erforderlichen Maßnahmen und Beteiligungen durchführen. 
 
In diesem Zusammenhang müssen auch die Kosten in dem Umfange getragen werden, wie es zur Durchführung 
der abgegebenen Prüfungsaufgaben erforderlich ist bzw. Erstattungen für die übernommenen Prüfungsaufgaben 
geltend gemacht werden können. Eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dieser Vorschrift stellt dabei keine 
besondere Vereinbarung dar, die den Verfahrensvorschriften des GkG unterliegt. Dafür bedürfte es eines aus-
drücklichen Verweises auf dieses Gesetz in der betreffenden haushaltsrechtlichen Vorschrift. Die örtliche Verein-
barung bedarf deshalb auch keiner Genehmigung nach § 24 GkG. 
 
 
5.5 Die Beteiligung des Rechnungsprüfungsausschusses bei der Beauftragung 
 
Die Beauftragung Dritter durch die örtliche Rechnungsprüfung bedingt, dass bei der Gestaltung entsprechender 
Verträge auch die Rechte des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde berücksichtigt bzw. in das Ver-
tragswerk einfließen müssen. Der Ausschuss, der die gesetzlich zuständige Prüfungsinstanz für den Jahresab-
schluss und den Gesamtabschluss der Gemeinde ist, muss deshalb vor einer über die Amtshilfe hinausgehenden 
Zusammenarbeit der örtlichen Rechnungsprüfung mit Dritten beteiligt werden. Bei einer ausschreibungspflichti-
gen Beauftragung muss der Ausschuss jedoch nicht bereits vor der Ausschreibung beteiligt werden. Erst wenn 
der ausgewählte Dritte mit einer konkreten Prüfungsleistung beauftragt und im Rahmen einer Vereinbarung eine 
konkrete Dienstleistung von einem Dritten eingekauft werden soll, bedarf es der Zustimmung des Ausschusses. 
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Dem Rechnungsprüfungsausschuss steht dabei auch das Recht zu, zu einem späteren Zeitpunkt seine erteilte 
Zustimmung zu widerrufen.  
 
Bei einer mehrjährigen Vereinbarung über die Aufgabe „Rechnungsprüfung“ zwischen einzelnen Gemeinden soll 
zwischen den Vertragspartnern eine jährliche Abstimmung über die Prüfungsaufgaben erfolgen. Der jeweilige 
Rechnungsprüfungsausschuss ist dann über die Art und den Umfang der Inanspruchnahme des Vertragspartners 
zu unterrichten. Eine solche Abstimmung schafft in der örtlichen Prüfungsplanung eine Übersichtlichkeit und 
Nachvollziehbarkeit im Zusammenhang mit den sonstigen noch bestehenden eigenen örtlichen Prüfaufgaben. 
Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist dann die Information des Rechnungsprüfungsausschusses über die tatsäch-
lich durchgeführten Prüfungstätigkeiten für Dritte notwendig bzw. sachlich geboten. 
 
 
5.6 Kein Verzicht auf die Gesamtverantwortung 
 
In den Fällen, in denen sich die örtliche Rechnungsprüfung mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses 
Dritter als Prüfer bedient, trägt die örtliche Rechnungsprüfung weiterhin die Gesamtverantwortung für die Durch-
führung bzw. die ordnungsgemäße Erledigung der übertragenen Aufgabe. Der Dritte wird unabhängig von der 
örtlichen Gestaltung der vertraglichen Übertragung regelmäßig nur als Erfüllungsgehilfe der Gemeinde tätig. Die 
örtliche Rechnungsprüfung kann sich daher durch die Übertragung der Abschlussprüfung (ganz oder teilweise) 
auf einen Dritten nicht aus ihrer Verantwortung für die Jahresabschlussprüfung selbst entlassen. Sie muss wei-
terhin sicherstellen, dass ihr alle notwendigen Prüfungsdaten und Prüfungsergebnisse rechtzeitig zur Verfügung 
stehen, um ihrer gesetzlichen Prüfungspflicht rechtzeitig bis zur Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlus-
ses (spätestens bis zum 31. Dezember) nachkommen zu können (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW).  
 
Die prüferbezogenen Verantwortlichkeiten werden dadurch deutlich, dass diese im Rahmen ihrer Prüfung einen 
Bestätigungsvermerk oder einen Vermerk über seine Versagung nach § 101 Absatz 3 bis 7 GO NRW abzugeben 
haben. Dem Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde müssen aber im Rahmen der gemeindlichen Jahres-
abschlussprüfung nicht alle erstellten auftragsbezogenen Bestätigungsvermerke der beteiligten Dritten vorgelegt 
werden. Es ist vielmehr ausreichend, wenn die örtliche Rechnungsprüfung einen auf ihr Prüfungsergebnis bezo-
genen Bestätigungsvermerk verfasst und diesen dem Rechnungsprüfungsausschuss vorlegt. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss, der die Gesamtverantwortung für die ordnungsgemäße Prüfung des Jahres-
abschlusses gegenüber dem Rat der Gemeinde trägt, hat grundsätzlich einen eigenen Bestätigungsvermerk zu 
verfassen. In diesem Bestätigungsvermerk sind aber die Prüfungsergebnisse bzw. Bestätigungsvermerke der an 
der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung beteiligten anderen Abschlussprüfer zu berücksichtigen. In Einzelfäl-
len kann es sinnvoll sein, auf auftragsbezogene Bestätigungsvermerke zu verweisen und diese dann auch dem 
eigenen Bestätigungsvermerk beizufügen. Es ist auch möglich, den Bestätigungsvermerk durch weitere eigen-
ständige Erklärungen der beteiligten Abschlussprüfer und der örtlichen Rechnungsprüfung zu ergänzen.  
 
In diesem Verfahren steht dem Rechnungsprüfungsausschuss aber auch das Recht zu, in einem eigenen Bestä-
tigungsvermerk das aus seiner Sicht zutreffende Ergebnis darzustellen, insbesondere dann, wenn der Ausschuss 
das in einem Bestätigungsvermerk verankerte Prüfungsergebnis nicht mitgetragen kann, z. B. bei aufgetretenen 
Mängeln. Er kann ggf. für die Beratungen des Rates der Gemeinde über die Feststellung des gemeindlichen 
Jahresabschlusses eine Anhörung der vorher tätigen Prüfer vorschlagen. Auch der Rat kann, wenn dafür ein 
gesonderter Bedarf besteht, eine solche Anhörung veranlassen. Aus der Prüfungstätigkeit heraus entsteht aber 
kein Recht auf Anhörung der örtlichen Rechnungsprüfung oder Dritter als Prüfer. 
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6. Zu Absatz 6 (Bestätigungsvermerk und Abschlussprüfung): 
 
6.1 Die Pflichten der Abschlussprüfer 
 
Die Abschlussprüfer haben bei der Durchführung von gemeindlichen Prüfungsaufgaben einen Bestätigungsver-
merk oder einen Vermerk über seine Versagung abzugeben (vgl. § 101 Absatz 3 bis 7 GO NRW). Diese Vorgabe 
dient der Klarstellung und der Transparenz des Prüfungsgeschehens und des Prüfungsergebnisses. Sie betrifft 
nicht nur den Rechnungsprüfungsausschuss, sondern auch die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung oder 
beauftragte Dritte als Prüfer, die bei gemeindlichen Abschlüssen im Rahmen der örtlichen Prüfung als Abschluss-
prüfer verantwortlich tätig sind.  
 
Die haushaltsrechtliche Regelung soll dabei sicherstellen, dass der Abschlussprüfer sich ein Urteil darüber bildet, 
ob der Prüfungsgegenstand den Anforderungen entspricht. Das Prüfungsergebnis soll deshalb in einem Bestäti-
gungsvermerk dokumentiert werden. Die Urteilsbildung und die Dokumentation durch den Abschlussprüfer sollen 
dabei entsprechend dem Auftragsumfang erfolgen, jedoch unabhängig davon, ob die tatsächlich vorzunehmende 
Prüfung von ihm vollständig oder nur in Teilen erledigt wird. Der Rechnungsprüfungsausschuss, der die Gesamt-
verantwortung bei Abschlussprüfungen trägt, hat deshalb die Pflicht, ein Gesamturteil abzugeben. 
 
 
6.2 Der Verweis auf § 103 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 GO NRW 
 
6.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde, die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Absatz 1 
Nummern 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen und die Prüfung des Gesamtabschlusses der Ge-
meinde stellen jeweils abgegrenzte und eigenständige Prüfungsaufgaben dar. Diese Prüfungsgegenstände wer-
den als herausragende Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung angesehen und sind deshalb im gesetzlich 
bestimmten Aufgabenkatalog der örtlichen Rechnungsprüfung enthalten. Die Durchführung solcher Prüfungsauf-
gaben bedingt, dass sich der jeweilige Abschlussprüfer dabei ein eigenes Prüfungsurteil bilden muss.  
 
 
6.2.2 Die gemeindliche Jahresabschlussprüfung 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde schließt neben den Bestandteilen des Jahresabschlusses und 
seinen Anlagen auch die dem Abschluss zugrunde liegende Buchführung ein. Der gemeindliche Jahresabschluss 
hat unter Beachtung der GoB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln. Die gemeindliche Buchführung muss dazu beitragen 
und hat den in mehreren haushaltsrechtlichen Vorschriften bestimmten Anforderungen zu entsprechen (vgl. § 93 
GO NRW i.V.m. §§ 27 ff. GemHVO NRW).  
 
Der Jahresabschluss der Gemeinde soll die vorgesehenen Angaben und die zutreffenden Ansätze für die ge-
meindlichen Vermögensgegenstände und Schulden enthalten. Er muss zudem in einem vorgeschriebenen Ver-
fahren aufgestellt werden. In der Vorschrift wird deshalb ausdrücklich bestimmt, dass in die Prüfung des gemeind-
lichen Jahresabschlusses auch die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festge-
legte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen sind. Die Prüfung der Beachtung der gesetzli-
chen haushaltsrechtlichen Vorschriften, der Regelungen der gemeindlichen Haushaltssatzung sowie ergänzender 
Satzungen, aber auch weiterer ortsrechtlicher Bestimmungen, ist ebenfalls ein wichtiger Gegenstand der Jahres-
abschlussprüfung.  
 
In diesem Zusammenhang ist zudem zu prüfen, ob der gemeindliche Lagebericht mit dem Jahresabschluss und 
den Erkenntnissen des Prüfers in Einklang steht. Die Angaben im Lagebericht der Gemeinde dürfen dabei keine 
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falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde bei den Adressaten 
des gemeindlichen Jahresabschlusses erwecken. Außerdem muss im gemeindlichen Lagebericht auch eine aus-
reichende Auskunft zu den künftigen Chancen und Risiken der Gemeinde einschließlich ihrer wirtschaftlichen 
Entwicklung gegeben werden. 
 
 
6.2.3 Die Jahresabschlussprüfung der Sondervermögen 
 
6.2.3.1 Die Abschlussprüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung 
 
Die Jahresabschlüsse bestimmter gemeindlicher Sondervermögen sind eine Pflichtaufgabe der örtlichen Rech-
nungsprüfung (vgl. § 97 Absatz 1 Nummern 1, 2 und 4 GO NRW). Zu diesen Sondervermögen gehören das Ge-
meindegliedervermögen, das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen und die rechtlich 
unselbstständigen Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen der Gemeinde. Die örtliche Rechnungsprüfung 
hat bei diesen Sondervermögen zu prüfen, inwieweit der Jahresabschluss zutreffend die wirtschaftliche Lage 
dieser Sondervermögen darstellt.  
 
Die Anforderungen an die Jahresabschlussprüfung unterscheiden sich dabei nicht grundsätzlich von den Anforde-
rungen an die gemeindliche Abschlussprüfung, sofern für einzelne Sondervermögen ein eigener Rechnungskreis 
besteht. In den Fällen, in denen gemeindliche Sondervermögen in den Haushalt der Gemeinde einbezogen sind 
und dadurch auch zum gemeindlichen Jahresabschluss gehören, kann sich die Prüfung der Sondervermögen auf 
die Einhaltung der Zwecke dieser Sondervermögen durch die Gemeinde beschränken.  
 
 
6.2.3.2 Die Abschlussprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 
 
Für die Jahresabschlussprüfung der wirtschaftlichen Unternehmen (§ 114 GO NRW) und organisatorisch ver-
selbstständigte Einrichtungen (§ 107 Absatz 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit als gemeindliche 
Betriebe (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 3 GO NRW) sind besondere Regelungen getroffen worden. Deren Jahres-
abschlussprüfung obliegt daher der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und nicht der örtlichen Rechnungsprüfung 
(vgl. § 106 GO NRW).  
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt kann sich für die Jahresabschlussprüfung eines Wirtschaftsprüfers, einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft oder in Einzelfällen eines hierzu befähigten eigenen Prüfers bedienen. Sie hat das 
Prüfungsergebnis in Form des Prüfungsberichts auch der betroffenen Gemeinde mitzuteilen. Wenn Veranlassung 
dazu besteht oder auf Anforderung, hat die Gemeindeprüfungsanstalt das Prüfungsergebnis auch den Kommu-
nal- und den Fachaufsichtsbehörden mitzuteilen. Diese Regelungen gelten entsprechend auch für Einrichtungen, 
die entsprechend den Vorschriften über das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geführt werden (vgl. § 107 Ab-
satz 2 GO NRW). 
 
 
6.2.4 Die gemeindliche Gesamtabschlussprüfung 
 
6.2.4.1 Die Prüfung der Aufstellung des Gesamtabschlusses 
 
Die Prüfung des Gesamtabschlusses der Gemeinde schließt neben den Bestandteilen des Gesamtabschlusses 
und seinen Anlagen auch die die Prüfung der Beachtung der dafür geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften 
sowie ergänzender Bestimmungen von Gesellschaftsverträgen und gemeindlichen Satzungen ein. Der gemeindli-
che Gesamtabschluss muss unter Beachtung der GoB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde vermitteln. Zu den Prüfungsgegen-
ständen gehören daher eine Vielzahl von gemeindlichen Sachverhalten. Dazu zählen z. B. die Festlegung des 
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Vollkonsolidierungskreises und die Festlegung der gemeindlichen Betriebe, die nach der Equity-Methode konsoli-
diert werden. Ebenso ist die Festlegung der gemeindlichen Betriebe, denen im Hinblick auf den gemeindlichen 
Gesamtabschluss eine untergeordnete Bedeutung zukommt, ein Prüfungsgegenstand.  
 
Die Gesamtabschlussprüfung umfasst aber auch die sich an die genannten Festlegungen anschließende Durch-
führung der Vollkonsolidierung sowie der Anwendung der Equity-Methode. Ein Prüfungsgegenstand ist zudem 
der Gesamtlagebericht, bei dem zu prüfen ist, ob der Bericht mit dem Gesamtabschluss und den Erkenntnissen 
des Abschlussprüfers in Einklang steht. Die Angaben im Gesamtlagebericht dürfen dabei nicht eine falsche Vor-
stellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde erwecken. Der Gesamt-
lagebericht muss außerdem aussagekräftige Auskünfte zu den künftigen Chancen und Risiken der Gemeinde 
bzw. ihrer wirtschaftlichen Entwicklung enthalten.  
 
Die Prüfung von Zwischenabschlüssen, sofern diese von einzelnen gemeindlichen Betrieben aufzustellen sind, 
gehört ebenfalls zur Gesamtabschlussprüfung. Im gemeindlichen Gesamtabschluss soll die wirtschaftliche Ge-
samtlage der Gemeinde zum Abschlussstichtag gezeigt und die Gemeinde mit ihren Betrieben so dargestellt 
werden, als ob sie eine einzige Einheit (Gesamtheit) darstellt. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen gemeindliche 
Betriebe, die ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr haben, einen Zwischenabschluss aufstellen, um 
in den gemeindlichen Gesamtabschluss einbezogen zu werden. Mit einem Zwischenabschluss wird die für die 
Einbeziehung in den gemeindlichen Gesamtabschluss notwendige zeitliche Übereinstimmung der Geschäftsjahre 
mit den anderen Betrieben geschaffen.  
 
 
6.2.4.2 Die Prüfung des Verzichts auf einen Gesamtabschluss 
 
Bei einzelnen Gemeinden können besondere Fallgestaltungen im Rahmen ihrer Beteiligungen vorliegen, die dazu 
führen, dass für die Gemeinde die Aufstellung eines Gesamtabschlusses entbehrlich wird. Ein solcher Sachver-
halt liegt z. B. vor, wenn die Gemeinde über keinen voll zu konsolidieren Betrieb verfügt, denn dann liegt die wich-
tigste Voraussetzung für einen gemeindlichen Gesamtabschluss, dass ein Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen 
der Kernverwaltung der Gemeinde und einem ihrer Betriebe besteht, nicht vor.  
 
Die Prüfung der Entbehrlichkeit des Gesamtabschlusses gehört daher auch zu den Prüfungsaufgaben der örtli-
chen Rechnungsprüfung im Rahmen ihrer Gesamtabschlussprüfung. In solchen Prüfungen ist zu berücksichtigen, 
dass keine gesonderte Ausnahmeregelung für die Gemeinde besteht, nach der sie generell auf die Aufstellung 
eines gemeindlichen Gesamtabschlusses verzichten kann bzw. von der Aufstellungspflicht befreit ist (vgl. § 116 
GO NRW). Im zu prüfenden örtlichen Einzelfall sind daher die besonderen örtlichen Gegebenheiten zu betrachten 
und zu bewerten, um die von der Gemeinde getroffene Verzichtsentscheidung zutreffend beurteilen zu können. 
 
 
6.3 Der Verweis auf § 101 Absatz 3 bis 7 GO NRW 
 
Die Pflicht des Abschlussprüfers, einen Bestätigungsvermerk oder einen Vermerk über seine Versagung abzuge-
ben, wird durch den Verweis auf die Vorschriften des § 101 Absatz 3 bis 7 GO NRW ausdrücklich klargestellt. Ein 
Bestätigungsvermerk oder ein Vermerk über seine Versagung ist wegen des erweiterten Prüfungsgegenstandes 
und Prüfungsumfanges im Rahmen der Abschlussprüfungen sowie wegen der gewachsenen Bedeutung des 
gemeindlichen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Gemeinde im Gefüge des gemeindlichen 
Haushaltsrechts geboten.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat dabei im Rahmen seiner Tätigkeit das Prüfungsergebnis in einem eigenen 
Bestätigungsvermerk zusammenzufassen, auch wenn mehrere Beteiligte an einer Abschlussprüfung mitgewirkt 
haben (vgl. § 101 Absatz 3 GO NRW). In solchen Fällen kann der Rechnungsprüfungsausschuss auf den Bestä-
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tigungsvermerken aufbauen, den die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung oder Dritte als Prüfer im Rahmen 
ihres Prüfungsauftrages und ihrer vorzunehmenden Beurteilung abzugeben haben.  
 
Sofern sich die örtliche Rechnungsprüfung eines Dritten nach § 103 Absatz 5 GO NRW bedient, muss der von 
dem Dritten vorzulegende Prüfungsbericht in einem der Prüfungsaufgabe entsprechenden Bestätigungsvermerk 
zusammengefasst und unter Angabe des Datums unterzeichnet sein. Die örtliche Rechnungsprüfung muss dann 
eine Beurteilung vornehmen und entscheiden, ob das Prüfungsergebnis übernommen werden kann. Sie muss 
keine nochmalige Prüfung durchführen, aber ihr Prüfungsergebnis in einem eigenen Bestätigungsvermerk zu-
sammenfassen.  
 
Eine solche Überprüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung muss aber aus ihrem Bestätigungsvermerk er-
sichtlich sein. Dabei muss auch angegeben werden, ob und ggf. welcher Dritte mit der Durchführung der Jahres-
abschlussprüfung beauftragt worden ist und zu welchem Ergebnis diese Prüfung geführt hat. Die örtliche Rech-
nungsprüfung kann dabei aufgrund ihrer Prüfung auch einen eigenständigen Bestätigungsvermerk erstellen. Sie 
kann aber auch den Bestätigungsvermerk des Dritten vollständig übernehmen. Sie muss diese Sachlage dann 
aber durch eine entsprechende Ergänzung klarstellen.  
 
Weitere Ergänzungen sind möglich, wenn durch die zusätzlichen Bemerkungen das Prüfungsergebnis nachvoll-
ziehbarer wird. Der „abschließende“ Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung ist mit dem Prüfungs-
bericht zu verbinden und dem Rechnungsprüfungsausschuss zur weiteren Prüfung vorzulegen. Bedient sich der 
Rechnungsprüfungsausschuss der örtlichen Rechnungsprüfung, ist es ausreichend, wenn gegenüber dem Rech-
nungsprüfungsausschuss die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung den Bestätigungsvermerk mit Angabe des 
Datums unterzeichnet.  
 
 
7. Zu Absatz 7 (Unabhängigkeit des Dritten als Prüfer): 
 
7.1 Zu Satz 1 (Ausschlussgründe): 
 
7.1.1 Die Inhalte der Vorschrift 
 
Die haushaltsrechtliche Regelung dient dazu, die Unabhängigkeit der verantwortlich zeichnenden Prüfer für den 
gemeindlichen Jahresabschluss zu gewährleisten und typische Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der 
von ihnen vorzunehmenden Prüfungstätigkeit auszuschließen. Dabei gilt es, das Bestehen der Unabhängigkeit 
objektiv aus der Sicht eines sachkundigen Dritten zu beurteilen. Ein Prüfer ist deshalb grundsätzlich von der örtli-
chen Abschlussprüfung ausgeschlossen, wenn Gründe vorliegen, nach denen die Besorgnis der Befangenheit 
besteht, z. B. insbesondere Beziehungen zur Gemeinde in geschäftlicher, finanzieller oder persönlicher Art. Für 
einen Dritten als Wirtschaftsprüfer sind z. B. hinsichtlich seiner Rechte und Pflichten auch die Vorschriften der §§ 
43, 44 und 49 WPO nicht unbeachtlich.  
 
Bei einer Verwirklichung der in der Vorschrift aufgezählten Ausschlusstatbestände besteht für die betreffende 
Person ein Verbot, an einer gemeindlichen Abschlussprüfung mitzuwirken. Mit der Vorschrift soll daher erreicht 
werden, dass der Abschlussprüfer sein Urteil frei von unsachgemäßen Erwägungen bildet. Es soll z. B. auch die 
unbefangene Urteilsfähigkeit des Prüfers nicht durch finanzielle Interessen beeinträchtigt werden. Durch diese 
Vorgaben sind i.d.R. die Abschlussprüfer betroffen, die den abzugebenden Bestätigungsvermerk verantwortlich 
zu unterzeichnen haben (vgl. (vgl. § 101 Absatz 3 bis 5 GO NRW).  
 
Als persönliche Ausschließungsgründe bei einem Dritten als Prüfer für die Gemeinde können auch weitere Gege-
benheiten bestehen, die nicht ausdrücklich in der Vorschrift aufgeführt worden sind. Als persönliche Ausschlie-
ßungsgründe bei einem Dritten als Prüfer für die Gemeinde können auch weitere Gegebenheiten bestehen, die 
nicht ausdrücklich in der Vorschrift aufgeführt worden sind. Dazu gehören insbesondere Tätigkeiten des Dritten, 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 103 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 1054 

deren Ergebnisse zum Gegenstand der Abschlussprüfung gemacht werden können oder sich wesentlich auf die 
Abschlussprüfung auswirken können, z. B. bewertungsrelevante Leistungen, die Ansätze von Vermögensgegen-
ständen und gemeindlichen Verpflichtungen zu bestimmen. Derartige Leistungen gelten als nicht zulässig, sofern 
der Dritte als Abschlussprüfer für die Gemeinde tätig ist, für die er zuvor Bewertungsleistungen erbracht hat. 
 
Für die Prüfung, ob und in welchem Umfang ein Ausschluss bzw. ein Hinderungsgrund bei einem Prüfer beste-
hen könnte, können auch andere Prüfungsvorgaben herangezogen werden, z. B. die Gründe, aufgrund derer 
Abschlussprüfer bei Unternehmen von öffentlichen Interesse ausgeschlossen sind (vgl. § 319a HGB). Die Beson-
derheiten der gemeindlichen Verhältnisse werden insbesondere jedoch durch die in der Vorschrift genannten 
Ausschlussgründe umgesetzt (vgl. Abbildung). 
 

 
Ausschluss und Befangenheit des Prüfers 

 
 
Ein Dritter darf z.B. kein Prüfer sein,  
 
- als Mitglied des Rates der Gemeinde; 

 
 

- als Angehöriger des Bürgermeisters oder des Kämmerers; 
 
 

- als Angehöriger des Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung oder seines Stellvertreters; 
 
 

- als Beschäftigter der Betriebe der Gemeinde (verselbstständigte Aufgabenbereiche); 
 
 

- wenn er im Haushaltsjahr bei Führung der Bücher der Gemeinde oder bei der Aufstellung des 
Jahresabschlusses mitgewirkt hat; 

 
 

- wenn er im Haushaltsjahr Finanzdienstleistungen oder Steuerberatungsleistungen für die Ge-
meinde erbracht oder eine Rechtsberatung außerhalb der Prüfungstätigkeit durchgeführt hat; 

 
 

- wenn er im Haushaltsjahr Bewertungsleistungen für die Gemeinde erbracht hat, die sich auf den 
gemeindlichen Jahresabschluss auswirken; 

 
 

- wenn er an der Entwicklung, Einrichtung und Einführung von Rechnungslegungsinformationssys-
temen der Gemeinde beteiligt war (Verfahren der Verarbeitung von Geschäftsvorfällen). 

 
Abbildung 209 „Ausschluss und Befangenheit des Prüfers“ 

 
Von der Gemeinde ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass das Verbot, als Prüfer nicht Mitglied 
des Rates, Angehöriger des Bürgermeisters, des Kämmerers oder des Verantwortlichen für die Zahlungsabwick-
lung oder seines Stellvertreters sein zu dürfen, nicht nur bei einer Verbindung durch eine Ehe gilt, sondern auch 
bei denjenigen Personen Anwendung findet, die durch eine Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz verbunden sind.  
 
Durch diese Erweiterung wird den Regelungen des Gesetzes über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (Le-
benspartnerschaftsgesetz - LPartG) vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266) Rechnung getragen. Die Vorgabe 
steht zudem mit § 31 Absatz 5 GO NRW in Verbindung, denn durch diese Vorschrift wird bestimmt, welche ver-
wandtschaftlichen Verhältnisse unter dem Begriff „Angehöriger“ im Sinne der Gemeindeordnung zu subsumieren 
sind. Das Verbot soll insgesamt gesehen mögliche Interessenkonflikte durch persönliche Bindungen von vornhe-
rein ausschließen und die persönliche Unabhängigkeit des Dritten als Prüfer gewährleisten.  
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Durch eine Selbstkontrolle des Prüfers soll außerdem gesichert werden, dass Sachverhalte nicht von denselben 
Personen geprüft werden, die selbst unmittelbar an der Entstehung beteiligt waren. Es bietet sich deshalb an, vor 
der Auftragsvergabe an einen Dritten als Prüfer, spätestens aber vor Beginn der Prüfungsarbeiten, von einem 
Dritten als Abschlussprüfer ggf. eine Unabhängigkeitserklärung zu verlangen und dafür auch entsprechende 
vertragliche Vereinbarungen zu treffen. Im Rahmen der Beauftragung des Dritten als Prüfer sind sämtliche damit 
in Zusammenhang stehende Verwaltungsvorgänge zu dokumentieren.  
 
 
7.1.2 Das Selbstprüfungsverbot für Prüfer 
 
Die Zurückhaltung der verantwortlich zeichnenden Prüfer ist notwendig, um ihre Unabhängigkeit im Rahmen von 
Abschlussprüfungen zu wahren und sie nicht zu Prüfern für eigene Sachentscheidungen zu machen. Die Prüfer 
sollen deshalb z. B. nicht ein Mitglied von Entscheidungsgremien sein, in denen die Bewertungs- und Bilanzie-
rungsmethoden für den gemeindlichen Jahresabschluss festgelegt werden. Sie sollen aber auch im Rahmen ihrer 
beratenden Begleitung der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses keine Entscheidungsvorlagen 
erarbeiten oder diese Unterlagen mit unterzeichnen. Ob eine Tätigkeit des Prüfers über eine Prüfungstätigkeit 
hinausgeht und und zu einem Selbstprüfungsverbot führt, kann nur im örtlichen Einzelfall beurteilt werden. Unter 
der Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten kann sich dabei ergeben, dass Tätigkeit eines Prüfers nicht 
nur von untergeordneter Bedeutung sind. 
 
Der Prüfer soll daher die Maßnahmen zur Prüfung seiner Unabhängigkeit für die Dauer der Abschlussprüfung und 
die seine Unabhängigkeit gefährdenden Umstände sowie die von ihm ergriffenen Schutzmaßnahmen ausrei-
chend dokumentieren und dazu im von ihm zu erstellenden Prüfungsbericht entsprechende Angaben machen. Er 
braucht dabei jedoch nicht die von ihm durchgeführten Maßnahmen im Einzelnen anzugeben. Es ist vielmehr als 
ausreichend anzusehen, wenn der Prüfer im Prüfungsbericht bestätigt, dass er die auf seine Unabhängigkeit 
anwendbaren Regelungen beachtet hat. Außerdem sollte bei einem Wechsel eines Dritten als Abschlussprüfer 
der bisherige Abschlussprüfer dem neuen Abschlussprüfer über die Durchführung der bisherigen Abschlussprü-
fungen sowie über das Ergebnis der bisherigen Prüfungen informieren. 
 
Eine Einschränkung der Unabhängigkeit bzw. ein Selbstprüfungsverbot kann sich auch im Rahmen der Durchfüh-
rung der Prüfung ergeben. Entsprechend den Vorgaben der Vorschrift bedarf es deshalb eines regelmäßigen 
Austausches der verantwortlich zeichnenden Prüfer. Dritte als Prüfer dürfen deshalb auch mehrmals beauftragt 
oder längerfristig beschäftigt werden, solange keine sonstigen Ausschlussgründe bestehen. Beim gemeindlichen 
Gesamtabschluss kann ggf. ein Selbstprüfungsverbot für den verantwortlichen Prüfer auch dadurch entstehen, 
dass der Prüfer mit der Durchführung der Abschlussprüfung von bedeutenden gemeindlichen Betrieben beauf-
tragt ist, die im Gesamtabschluss von der Gemeinde voll zu konsolidieren sind.  
 
Das Selbstprüfungsverbot gilt aber auch für die Prüfer der Gemeindeprüfungsanstalt, wenn diese Prüfer im Wege 
der Beauftragung die Prüfungsaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung erledigen, z. B. die Prüfung des ge-
meindlichen Jahresabschlusses (vgl. § 105 Absatz 8 GO NRW). In solchen Fällen ist eine Mitwirkung des Prüfers 
bei der überörtlichen Prüfung des gleichen Prüfungsgegenstandes dann nicht mehr zulässig (vgl. § 105 Absatz 8 
GO NRW). Vergleichbare Sachlagen können sich auch aus der möglichen Beratungstätigkeit der Gemeindeprü-
fungsanstalt gegenüber der zu prüfenden Gemeinde ergeben. 
 
 
7.1.3 Die Zusammenschlüsse von Wirtschaftsprüfern  
 
Das Selbstprüfungsverbot als Unabhängigkeitsverständnis wirkt sich auch auf die Zusammenschlüsse von Wirt-
schaftsprüfern aus, z. B. bei Bürogemeinschaften, Kooperationen und Netzwerken, wenn ein Prüfer auf das Er-
gebnis der durchzuführenden Abschlussprüfung einen entsprechenden Einfluss nehmen kann. Bei einem solchen 
Sachverhalt ist immer die Frage zu klären, ob ein sachverständiger Dritter das Vorliegen der Besorgnis der Be-
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fangenheit als objektiv gegeben ansehen wird. Für jeden Prüfer besteht deshalb eine Nachweis- und Dokumenta-
tionspflicht, dass im Rahmen seines Prüfungsauftrages das Besorgnis der Befangenheit nicht besteht. 
 
Bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Wirtschaftsprüfern die Möglichkeit bieten, sich zur Berufsausübung 
zusammenzuschließen (vgl. 5. Abschnitt der Wirtschaftsprüferordnung), ist u.a. darauf abzustellen, ob die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, die von einem verantwortlichen Wirtschaftsprüfer geführt werden muss, selbst be-
auftragt wird oder nur ein bestimmter Wirtschaftsprüfer dieser Gesellschaft tätig werden soll (vgl. § 319 Absatz 4 
HGB). Dabei ist zu beachten, wer nach Abschluss der Prüfung den Bestätigungsvermerk als verantwortlicher 
Prüfer zu unterzeichnen hat. Sofern dafür ein Wirtschaftsprüfer vorgesehenen ist, der gesetzlicher Vertreter der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einer ihrer Gesellschafter ist, kann sich ggf. ein Selbstprüfungsverbot für die 
Gesellschaft insgesamt ergeben. 
 
Bei Netzwerken ist darauf abzustellen, ob die Personen bei ihrer Berufsausübung zur Verfolgung gemeinsamer 
wirtschaftlicher Interessen für eine gewisse Dauer zusammenwirken (vgl. § 319b Absatz 1 Satz 3 HGB). Für die-
se Personen sollen vergleichbare Ausschlussgründe dann zum Tragen kommen, wenn das Netzwerkmitglied auf 
das Ergebnis der Abschlussprüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses Einfluss nehmen kann. Die Netz-
werkmitglieder sollen von der Durchführung einer Abschlussprüfung absehen, wenn zwischen ihnen oder ihrem 
Netzwerk und der Gemeinde unmittelbar oder mittelbar eine finanzielle oder geschäftliche Beziehung oder eine 
sonstige Verbindung besteht, wozu auch die Erbringung zusätzlicher Leistungen zählt. Ein Selbstprüfungsverbot 
kann aber auch für Prüfer entstehen, die in sonstigen Kooperationen zusammenwirken, wenn im Einzelfall die 
grundlegenden Kriterien tatsächlich und bezogen auf den Abschlussprüfer erfüllt sind.  
 
 
7.2 Zu Satz 2 (Verweis auf § 104 Absatz 4 GO NRW) 
 
Die Prüfer dürfen nicht an der Führung der Bücher der Gemeinde oder an der Aufstellung des gemeindlichen 
Jahresabschlusses oder des Gesamtabschlusses der Gemeinde mitgewirkt haben, wenn diese mit einer Ab-
schlussprüfung beauftragt werden sollen (vgl. § 104 Absatz 4 GO NRW). Durch die Vorschrift wird daher aus-
drücklich eine Verbindung zwischen den gesetzlichen Prüfungsaufgaben und der Stellung der Abschlussprüfer 
bzw. ihrer Unabhängigkeit hergestellt. Sie dient daher dazu, eine Besorgnis der Befangenheit bei den Prüfern der 
örtlichen Rechnungsprüfung zu vermeiden.  
 
Die Besorgnis der Befangenheit des Prüfers und daher eine Unvereinbarkeit seiner Prüfungstätigkeit mit der 
sonstigen Tätigkeit entsteht in den Fällen, in denen der Prüfer einen Sachverhalt zu beurteilen hat, an dessen 
Entstehung er selbst mitgewirkt hat und seine Beteiligung dabei von Bedeutung ist. Davon abzugrenzen ist die 
allgemeine Beratung, wenn diese eine Entscheidungshilfe für die Gemeinde darstellt und nicht die mögliche Prü-
fungstätigkeit des Beraters berührt. Der Gemeinde als zu beratende Stelle muss außerdem die Entscheidung in 
der Sache vorbehalten bleiben. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 104  
Leitung und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung  

 
(1) 1Die örtliche Rechnungsprüfung ist dem Rat unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm 
unmittelbar unterstellt. 2Sie ist von fachlichen Weisungen frei. 
 
(2) 1Der Rat bestellt die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung und die Prüfer und beruft sie ab. 2Die Leitung 
und die Prüfer können nicht Mitglieder des Rates sein und dürfen eine andere Stellung in der Gemeinde nur inne-
haben, wenn dies mit ihren Prüfungsaufgaben vereinbar ist. 3Sie dürfen nicht Zahlungen der Gemeinde abwi-
ckeln. 
 
(3) Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung darf nicht Angehöriger des Bürgermeisters, des Kämmerers oder 
des für die Zahlungsabwicklung Verantwortlichen und dessen Stellvertreters sein. 
 
(4) Für die Aufgaben nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 dürfen die Prüfer nicht an der Führung der Bücher oder an 
der Aufstellung des Jahresabschlusses oder des Gesamtabschlusses mitgewirkt haben. 
 
 
Erläuterungen zu § 104: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die örtliche Rechnungsprüfung als Organisationseinheit 
 
Bei den kreisfreien Städten, den Großen und den Mittleren kreisangehörigen Städten stellt die örtliche Rech-
nungsprüfung regelmäßig eine eigenständige Organisationseinheit innerhalb der gemeindlichen Verwaltung dar. 
Diese Städte haben aufgrund gesetzlicher Vorgaben eine örtliche Rechnungsprüfung zur Eigenkontrolle einzu-
richten (vgl. § 102 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). Die übrigen Gemeinden sollen eine örtliche Rechnungsprüfung 
einrichten, wenn bei ihnen dafür ein Bedürfnis besteht und die Kosten dafür in einem angemessenen Verhältnis 
zum voraussichtlichen Nutzen stehen.  
 
Der Gesetzgeber hat den Gemeinden ausdrücklich die erforderliche Kompetenz für eine eigene Prüfungsinstanz 
eingeräumt. Er hat die Gemeinden als geeignet angesehen, dass sie die ihnen zugewiesenen Prüfungsaufgaben 
mit der notwendigen personellen und sächlichen Ausstattung erfüllen können. Die Gemeinden haben dabei auch 
den ordnungsgemäßen Gang der Prüfungsgeschäfte grundsätzlich sicherzustellen. Sie können zudem die gebo-
tene Unabhängigkeit ihrer eigenen Prüfungsinstanz als ratsunmittelbare Stelle gewährleisten. 
 
Innerhalb der gemeindlichen Verwaltung nimmt deshalb die örtliche Rechnungsprüfung als Organisationseinheit 
eine Sonderstellung ein, denn sie ist frei von fachlichen Weisungen. Die örtliche Rechnungsprüfung ist zudem 
dem Rat der Gemeinde gegenüber unmittelbar verantwortlich und ihm in ihrer sachlichen Tätigkeit unmittelbar 
unterstellt. Solche sachlichen Gegebenheiten sollen dazu beitragen, die Unabhängigkeit der Prüfer zu sichern. Es 
soll möglichst jegliche Einflussnahme der zu prüfenden Stellen ausgeschlossen und eine objektive und effektive 
Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung gewährleistet werden.  
 
 
2. Die Unabhängigkeit der Prüfer 
 
2.1 Die Inhalte der Unabhängigkeit 
 
Für die Anerkennung und Akzeptanz der Prüfungsergebnisse der der örtlichen Rechnungsprüfung durch den Rat 
der Gemeinde und die Bürgerinnen und Bürger als Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses und des 
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Gesamtabschlusses ist die Unabhängigkeit der Prüfer von grundlegender Bedeutung. Dieser persönliche Status 
erhöht für die genannten Adressaten den Wert der durch die Abschlüsse gegebenen Informationen. Sie möchten 
davon ausgehen, dass bei geprüften Abschlüssen der Gemeinde auch eine formelle und materielle Richtigkeit der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft besteht. Durch den Unabhängigkeitsstatus soll aber auch eine gewisse Si-
cherheit dafür bestehen, dass ein geprüfter Abschluss tatsächlich ein den örtlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde vermittelt.  
 
Diesen Zielen und Zwecken dient auch die unmittelbare Anbindung der örtlichen Rechnungsprüfung an den Rat 
der Gemeinde. Ebenso steht die gesetzliche Festlegung, dass die örtliche Rechnungsprüfung von fachlichen 
Weisungen frei ist, mit den Zielen und Zwecken in Einklang. Die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung müssen 
daher im Rahmen ihrer Prüfungstätigkeit grundsätzlich Interessenkonflikte vermeiden. Sie sollten über die für eine 
Prüfungstätigkeit bei der Gemeinde notwendige Kompetenz verfügen und eine kritische Grundhaltung zur Ge-
schäftstätigkeit der Gemeinde einnehmen, um ihre Prüfungsaufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können.  
 
Diese allgemein angemessene „prüferische Haltung“ bei den Prüfern der örtlichen Rechnungsprüfung erfordert 
von ihnen, kritisch örtliche Sachverhalte zu hinterfragen und haushaltswirtschaftliche Unterlagen zu beurteilen. 
Sie sollten auf besondere Umstände und Gegebenheiten achten oder darauf aufmerksam werden, aufgrund des-
sen eine wesentlich falsche Darstellung in einem gemeindlichen Abschluss entstehen kann, z. B. das zu vermit-
telnde Bild über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde. Die Prüfer sollen wegen ihrer Unabhängigkeit möglichst 
auch nicht zur Erbringung prüfungsfremder Leistungen verpflichtet werden. Zu den Leistungen, die zu einem 
Interessenkonflikt bei den Prüfern führen können, sind z. B. folgende Leistungen zu zählen (vgl. Abbildung). 
 

 
Prüfungsfremde Leistungen 

 
 
- Mitwirkung in der Finanzbuchhaltung bei Buchungen und Abschlüssen. 
 
 
- Tätigkeiten bei IT-Vorhaben in der Finanzbuchhaltung. 
 
 
- Tätigkeiten in Bilanzierungs- und Bewertungsangelegenheiten. 
 
 
- Tätigkeiten als Sachverständiger ohne Verbindung zu einem Prüfungsauftrag. 
 
 
- Tätigkeiten in personellen Angelegenheiten. 
 
 
- Erarbeitung und Umsetzung von Kontrollsystemen. 
 
 
- Tätigkeiten in der Beratung von Anlagegeschäften. 
 

Abbildung 208 „Prüfungsfremde Leistungen“ 
 
Der besondere Status der örtlichen Rechnungsprüfung innerhalb der gemeindlichen Verwaltung beinhaltet aber 
auch sachbezogene Anforderungen an die Qualität der Prüfungsleistungen. Die Erwartung besteht dabei nicht 
nur für den Einzelfall, sondern für die gesamte Prüfungstätigkeit. Sie erstreckt sich zudem nicht auf einen einzel-
nen Abschluss, sondern soll grundsätzlich von „unbegrenzter“ Dauer sein. Es bedarf wie bei der gemeindlichen 
Aufgabenerledigung auch bei den Prüfungstätigkeiten einer regelmäßigen Qualitätssicherung und Qualitätskon-
trolle. Das Bestehen der Unabhängigkeit ist dabei objektiv aus der Sicht eines sachkundigen Dritten zu beurteilen. 
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Die Gemeinde hat dafür ihre Kontrollfunktionen in Abhängigkeit von den örtlichen Verhältnissen eigenverantwort-
lich und bedarfsgerecht ausgestaltet und durchzuführen. Die örtliche Qualitätssicherung kann dann dazu beitra-
gen, die Unabhängigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung zu wahren, ihre Unparteilichkeit zu erhalten und ein 
Besorgnis der Befangenheit bei den Prüfern zu vermeiden. In die örtliche Kontrolle ist dabei auch die haushalts-
rechtliche Regelung einzubeziehen, dass die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung nicht Angehöriger des 
Bürgermeisters, des Kämmerers oder des für die Zahlungsabwicklung Verantwortlichen und dessen Stellvertre-
ters sein darf. Die weitere Festlegung, dass ein Dritter nicht Prüfer sein darf, wenn bestimmte persönliche Aus-
schließungsgründe vorliegen, ist ebenfalls zu beachten (vgl. § 103 Absatz 7 GO NRW).  
 
Die Gemeinde muss zudem berücksichtigen, dass die Unabhängigkeit der Prüfer auch aus ihrem privaten Be-
reich heraus gefährdet sein kann. Eine Befangenheit bei den Prüfern kann entstehen, wenn diese z. B. auch 
freiberuflich tätig sind und dabei Aufträge annehmen, die ihre hauptberufliche Tätigkeit fachlich berühren. Zur 
örtlichen Sicherung der Unabhängigkeit der Prüfer kann es deshalb je nach vorliegenden Kenntnissen gehören, 
vor dem Beginn der Erledigung einer Prüfungsaufgabe eine Unabhängigkeitserklärung vom beauftragten Prüfer 
zu verlangen. Es gehört aber auch dazu, im Rahmen der örtlichen Qualitätskontrollen auch den aktuellen Stand 
solcher Erklärungen nachzuhalten.  
 
 
2.2 Der Bürgermeister und die Prüfer 
 
Der Bürgermeister ist verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Ver-
waltung (vgl. § 62 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). In diesem Rahmen gehört in organisatorischer Hinsicht auch die 
örtliche Rechnungsprüfung. Die Stellung des Bürgermeisters im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung ist 
jedoch auf die Tätigkeit des Dienstvorgesetzten beschränkt. Er kann aus seiner Stellung heraus aber der örtlichen 
Rechnungsprüfung auch eigene Prüfaufträge erteilen (vgl. § 103 Absatz 3 GO NRW).  
 
Das Geschäftsverteilungsrecht des Bürgermeisters bei der örtlichen Rechnungsprüfung ist zudem dadurch einge-
schränkt, dass die Bestellung und Abberufung der Leitung sowie der Prüferinnen und Prüfer der örtlichen Rech-
nungsprüfung durch den Rat der Gemeinde vorgenommen werden muss. Bei der Bestellung der Prüferinnen und 
Prüfern der örtlichen Rechnungsprüfung bietet sich gleichwohl eine örtliche Abstimmung zwischen dem Rat der 
Gemeinde und dem Bürgermeister an. Sie ist insbesondere auch sachlich sinnvoll, wenn Beschäftigte der ge-
meindlichen Verwaltung eine Prüfungstätigkeit im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung übernehmen sollen. 
 
Als Bedienstete der Gemeinde müssen die Leitung sowie der Prüferinnen und Prüfer der örtlichen Rechnungsprü-
fung die für ihren Arbeitsbereich erforderlichen fachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllen. Diese 
Anforderung dient dazu, eine zutreffende und unparteiisch vorzunehmende Prüfung innerhalb der gemeindlichen 
Verwaltung zu gewährleisten (vgl. § 74 Absatz 1 GO NRW) und die Qualität und Ordnungsmäßigkeit der Prüfung 
zu sichern. Die Verantwortlichkeit für die Durchführung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung und die 
Koordination des Einsatzes der Prüferinnen und Prüfer sowie die Überwachung und Kontrolle obliegt dabei der 
Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung.  
 
Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung muss nicht - wie in anderen Ländern - den Status eines Beamten 
innehaben. Sie kann jedoch nicht wie andere Fachbereichs- oder Amtsleitungen allein in der Verantwortung des 
Bürgermeisters auf andere Dienstposten umgesetzt werden. Der Bürgermeister muss dazu dem Rat einen Vor-
schlag machen, denn der Rat bestellt die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung oder beruft sie ab. Für die 
Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung bestehen die besonderen Anforderungen, dass diese nicht Angehöriger 
des Bürgermeisters, des Kämmerers oder des für die Zahlungsabwicklung Verantwortlichen und dessen Stellver-
treters sein darf. 
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II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Unabhängigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Verantwortlichkeiten gegenüber dem Rat): 
 
1.1.1 Die unmittelbaren Verantwortlichkeiten 
 
Nach der Vorschrift ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat unmittelbar verantwortlich und ihm in ihrer sachli-
chen Tätigkeit unmittelbar unterstellt. Diese gesetzlichen Festlegungen sind sachlich erforderlich, denn im ge-
meindlichen Bereich besteht keine Gewaltenteilung wie auf der staatlichen Ebene. Die Gemeinde wird insgesamt 
der Exekutive zugerechnet, sodass sowohl der Rat der Gemeinde als auch die gemeindliche Verwaltung gleich-
ermaßen diesem Bereich angehören. Es ist deshalb sachgerecht, die örtliche Rechnungsprüfung organisatorisch 
in die Gemeindeverwaltung einzugliedern und ihr aber wegen der Prüfung der gemeindlichen Verwaltungsaufga-
ben eine Sonderstellung zu geben.  
 
Die Sonderstellung der örtlichen Rechnungsprüfung in der gemeindlichen Verwaltung ist jedoch nicht so ausge-
prägt und weitgehend, dass daraus eine den staatlichen Prüfungsstellen vergleichbare Eigenständigkeit abgelei-
tet werden kann. Es soll aber die notwendige Unabhängigkeit für die örtliche Prüfungstätigkeit gesichert werden. 
Die Vorschrift verdeutlicht diesen Sachverhalt. Sie weist ausdrücklich die unmittelbare Verantwortlichkeit der 
örtlichen Rechnungsprüfung gegenüber dem Rat aus. Diese gemeindliche Sachlage bedingt, dass der Rat der 
Gemeinde über die Ausstattung der örtlichen Rechnungsprüfung in Form von Personal und Sachmitteln eigen-
verantwortlich zu entscheiden hat. Er muss dabei deren Funktionsfähigkeit im Sinne der gesetzlichen Vorgaben 
berücksichtigen sowie auch im eigenen Interesse sichern.  
 
Auf eine Einbindung des Bürgermeisters wird dabei verzichtet. Die gesetzliche Zuordnung zum Rat der Gemeinde 
eröffnet auch nicht das Recht für den Bürgermeister, sachliche Anordnungen zu treffen. Es ist dabei nur seine 
Aufgabe als Dienstvorgesetzten zu prüfen, ob die örtliche Rechnungsprüfung ihre Pflicht erfüllt. In den Fällen, in 
denen dieser Pflicht nicht zeitnah genug nachgekommen wird, kann er eingreifen. Er kann in Ausnahmefällen 
auch dem Rat die Abberufung der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung vorschlagen. Die organisatorische 
Einordnung der örtlichen Rechnungsprüfung in die gemeindliche Verwaltung ermöglicht dieses Handeln. 
 
 
1.1.2 Die Verantwortlichkeiten und die Einschaltung Dritter 
 
Die Vorschriften über die Ausgestaltung und Ausübung der örtlichen Rechnungsprüfung durch die Gemeinde 
stehen einer Erledigung von örtlichen Prüfungsaufgaben durch Dritte nicht entgegen. Als private Dritte gelten 
dabei z. B. Wirtschaftsprüfer oder auch die örtliche Rechnungsprüfung einer anderen Gemeinde, die von der 
Gemeinde beauftragt werden können (vgl. § 103 Absatz 5 GO NRW). Die Gemeinde behält dabei die Gesamt-
verantwortung für die örtliche Prüfung und ist im Rahmen ihrer Aufgaben für die ordnungsgemäße Erledigung der 
Prüfung verantwortlich. Sie darf sich aus dieser Verantwortung nicht selbst entlassen.  
 
Eine Gemeinde bzw. die örtliche Rechnungsprüfung, die Prüfungsaufgaben durch private Dritte erledigen lässt, 
muss z. B. die Prüfungsergebnisse des beauftragten Dritten anerkennen. Sie muss die Ergebnisse auch hinsicht-
lich einer Übernahme beurteilen, um einen eigenen Bestätigungsvermerk gegenüber dem Rechnungsprüfungs-
ausschuss bzw. dem Rat abgeben zu können. Diese Verpflichtung besteht für die Gemeinde auch bei einer Zu-
sammenarbeit oder Beauftragung mit der örtlichen Rechnungsprüfung einer anderen Gemeinde als Prüfinstanz. 
In solchen Fällen kann die Prüfinstanz nicht unmittelbar dem Rat der auftraggebenden Gemeinde gegenüber 
verantwortlich und ihm in ihrer sachlichen Tätigkeit unmittelbar unterstellt sein (vgl. § 104 Absatz 1 GO NRW).  
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1.2 Zu Satz 2 (Fachliche Weisungsfreiheit): 
 
Durch die ausdrückliche Regelung in der Vorschrift, dass die örtliche Rechnungsprüfung frei von fachlichen Wei-
sungen ist, soll neben der persönlichen Unabhängigkeit der Prüfer auch die sachliche Unabhängigkeit der örtli-
chen Rechnungsprüfung gewährleistet werden. Sie stellt daher ein Eingriffsverbot in die Prüfungstätigkeit aus 
fachlichen Gesichtspunkten dar. Die Regelung soll bei der Gemeinde eine sachlich geeignete und effektive Prü-
fung durch den Ausschluss der fachlichen Einflussnahme der zu prüfenden Stellen ermöglichen.  
 
Die fachliche Weisungsfreiheit wird in gesetzlicher Hinsicht nicht der Leitung und den Prüfern der örtlichen Rech-
nungsprüfung persönlich gewährt. Sie bezieht sich vielmehr auf die örtliche Rechnungsprüfung als Organisati-
onseinheit. Dadurch werden auch die von ihr zu erledigenden Aufgaben, die Aufgabenübertragungen durch den 
Rat der Gemeinde und die Aufträge des Bürgermeisters davon erfasst (vgl. § 103 Absatz 2 und 3 GO NRW). 
Diese fachliche Weisungsfreiheit stärkt die Sonderstellung der örtlichen Rechnungsprüfung innerhalb der ge-
meindlichen Verwaltung. Die sachliche Unabhängigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung ist dabei jedoch nicht so 
weitgehend, dass daraus eine Eigenständigkeit abgeleitet werden kann, wie sie den staatlichen Prüfungsstellen 
zusteht.  
 
Die organisatorische Eingliederung der örtlichen Rechnungsprüfung in die gemeindliche Verwaltung bringt viel-
mehr auch Abhängigkeiten vom Bürgermeister als Verantwortlichen für die gemeindliche Verwaltung mit sich, z. 
B. durch seine Befugnisse als Dienstvorgesetzter auch für die Leitung und die Prüfer der örtlichen Rechnungsprü-
fung. Gleichwohl steht der örtlichen Rechnungsprüfung ein umfassendes Prüfungs- und Informationsrecht inner-
halb der gemeindlichen Verwaltung zu. Das Ermessen der Prüfer bei der Wahl der Prüfungsmethoden und der 
Prüfungstiefe ist zudem relativ groß. Die Rechte und das Ermessen der Prüfer sind dabei jeweils im Rahmen der 
örtlichen Prüfungstätigkeit, abhängig von den zu prüfenden Sachverhalten und den örtlich vorliegenden Bedin-
gungen, auszugestalten und ggf. in einer Prüfungsordnung festzulegen.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Leitung und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Bestellung und Abberufung): 
 
2.1.1 Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung 
 
In der Gemeinde, in der nach den gesetzlichen Vorgaben des § 102 GO NRW eine örtliche Rechnungsprüfung 
einzurichten ist, muss auch eine personelle Verantwortlichkeit in Form der Leitung dieser Prüfungsinstanz beste-
hen. Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung ist dabei vom Rat der Gemeinde zu bestellen. Ihm steht auch 
das Recht der Abberufung der Leitung zu. Der Rat muss diese gesetzlichen Aufgaben selbst wahrnehmen. Er 
kann die Bestellung und Abberufung nicht delegieren, denn diese Aufgaben gehören zu den nicht übertragbaren 
Aufgaben des Rates (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe q GO NRW).  
 
Aus der Verwendung des Begriffs „Leitung“ in der Vorschrift lässt sich dabei ableiten, dass vom Rat mindestens 
ein Verantwortlicher für die örtliche Rechnungsprüfung zu bestellen ist. Dazu besteht keine Vorgabe hinsichtlich 
des Geschlechts. Vielmehr konnte durch die Verwendung dieses Begriffes auf geschlechtsspezifische Bezeich-
nungen verzichtet werden. Die Vorschrift enthält auch keine Vorgaben hinsichtlich des Beschäftigungsverhältnis-
ses der Leitung. Es ist dadurch nicht zwingend erforderlich, eine Person in einem beamtenrechtlichen Status mit 
der Leitung zu beauftragen. Einem anderen qualifizierten Bewerber kann auch die Leitung der örtlichen Rech-
nungsprüfung übertragen werden.  
 
Die Vorschrift enthält außerdem keine Vorgabe zur Anstellungszeit der Leitung, sodass grundsätzlich von einer 
Besetzung auf unbefristete Zeit auszugehen ist. Der Rat kann aber im Rahmen seiner Bestellung ggf. zeitliche 
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Beschränkungen festlegen. Im Bedarfsfall sollte dazu jedoch ein gewichtiger Anlass bestehen, wenn im Rahmen 
einer Bestellung der Leitung gleichzeitig eine Befristung oder eine Probezeit festgelegt wird. Die zeitliche Dimen-
sion der Beauftragung einer verantwortlichen Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung liegt damit in der Verant-
wortung des Rates der Gemeinde. Die Bestellung sowie die Abberufung der Leitung sind zudem vom Rat der 
Gemeinde mit einem Beschluss bei einfacher Mehrheit vorzunehmen, denn eine weitergehende Regelung wurde 
dazu nicht getroffen.  
 
Der Begriff „Leitung“ in der Vorschrift umfasst jedoch nicht die Stellvertretung der Leitung, da nach der Vorschrift 
kein allgemeiner Vertreter für die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung vorgesehen und durch den Rat zu 
bestellen ist. Eine solche Sachlage wurde z. B. für den Bürgermeister ausdrücklich bestimmt (vgl. § 68 Absatz 1 
GO NRW). Eine Vertretung der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung soll daher nur für die Abwesenheit der 
Leitung bestehen. Deren Bestellung ist daher als innerorganisatorische Maßnahme anzusehen, die durch die 
Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung und nicht durch den Rat der Gemeinde vorzunehmen ist. Sofern jedoch 
ein dringender örtlicher Bedarf für einen allgemeinen Vertreter der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung be-
steht, hat der Rat der Gemeinde im Rahmen seiner Rechte die Möglichkeit, einen allgemeinen Vertreter der Lei-
tung der örtlichen Rechnungsprüfung zu bestellen und abzuberufen. 
 
Die Aufgabe des Rates der Gemeinde, die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung zu bestellen, ist Ausdruck 
seiner unmittelbaren haushaltswirtschaftlichen Verantwortung. Er muss in diesem Rahmen sicherstellen, dass 
geeignete Prüfungsergebnisse für die Tätigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses entstehen. Der Ausschuss 
hat die Ergebnisse zu beurteilen und festzulegen, wie der aus den Prüfungsergebnissen abzuleitende Bestäti-
gungsvermerk zu fassen ist. Der Rat hat in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, die Gesamtverantwor-
tung für die örtliche Prüfung bei der Gemeinde liegt. Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung muss daher bei 
der Vergabe und Erledigung von Prüfungsaufgaben ggf. auch als Koordinator tätig sein. Sie muss für eine not-
wendige Zusammenfassung von Prüfungsergebnissen Sorge tragen sowie ggf. auch einen Vorschlag für ein 
Gesamturteil machen. 
 
 
2.1.2 Die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung 
 
In der Gemeinde, in der eine örtliche Rechnungsprüfung einzurichten ist, bedarf es neben der Leitung dieser 
Prüfungsinstanz auch einer ausreichenden Anzahl an Prüfern. Nach der Vorschrift sind auch die Prüfer der örtli-
chen Rechnungsprüfung vom Rat der Gemeinde zu bestellen. Ihm steht aber auch das Recht der Abberufung der 
Prüfer zu. Der Rat muss diese gesetzliche Aufgabe selbst wahrnehmen (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe q GO 
NRW). Die Beschlüsse dazu sind vom Rat mit einfacher Mehrheit zu fassen, denn eine weitergehende Regelung 
wurde nicht getroffen.  
 
Die Pflicht des Rates, die Funktionsfähigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung auch im eigenen Interesse zu si-
chern und darüber eigenverantwortlich zu entscheiden, bedingt dabei seine Zuständigkeit auch für die Bestellung 
der Prüfer. Die Bestellung der notwendigen Zahl an Prüfern der örtlichen Rechnungsprüfung soll dabei sachge-
recht unter Berücksichtigung des örtlichen Bedarfs und sonstiger fachlicher Gesichtspunkte erfolgen. Der Rat hat 
in diesem Zusammenhang auch zu berücksichtigen, inwieweit und in welchem Umfang ggf. Dritte mit Prüfungs-
aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung beauftragt werden sollen (vgl. § 103 Absatz 5 GO NRW). 
 
Die Vorschrift enthält jedoch keine besonderen Regelungen über die fachlichen und persönlichen Voraussetzun-
gen für die Prüferinnen und Prüfer. Grundsätzlich müssen die Prüfer über eine für ihre Prüfungstätigkeit ausrei-
chende Sachkunde in Form von rechtlichen und fachlichen Kenntnissen verfügen sowie die gebotene Zuverläs-
sigkeit aufweisen. Diese Vorgaben bedeuten u.a., dass die Prüfer mit den zu prüfenden Sachverhalten, mit den 
einschlägigen gesetzlichen und sonstigen Regelungen vertraut sein sollen oder sich damit vertraut machen müs-
sen. Sie sollten auch Kenntnisse über die Ausübung der Geschäftstätigkeit der Gemeinde im Rahmen ihrer Auf-
gabenerfüllung und im sonstigen wirtschaftlichen Umfeld haben bzw. sich damit vertraut machen. Vor Ort muss 
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dazu die Art und der Umfang sowie der Nachweis der Sachkunde und der Zuverlässigkeit festgelegt werden, um 
eine ordnungsgemäße örtliche Rechnungsprüfung sicherzustellen. 
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Sicherung der persönlichen Unabhängigkeit): 
 
Die Vorschrift sieht verschiedene Betätigungsbeschränkungen für die Leitung und die Prüfer der örtlichen Rech-
nungsprüfung einer Gemeinde vor. Insbesondere dürfen die Leitung und die Prüfer nicht Mitglieder des Rates der 
Gemeinde sein. Sie dürfen eine andere Stellung in der Gemeinde auch nur innehaben, wenn diese Stellung mit 
ihren Prüfungsaufgaben vereinbar ist. Durch diese gesetzlichen Vorgaben sollen mögliche Interessenkonflikte 
ausgeschlossen und die persönliche Unabhängigkeit der Leitung und der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung 
gewährleistet werden. In weiteren Vorschriften bestehende spezielle Einschränkungen sollen ebenfalls zur Siche-
rung der persönlichen Unabhängigkeit der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung beitragen.  
 
In diesem Zusammenhang hat die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister deshalb zu prüfen, ob Beschäftigten 
der örtlichen Rechnungsprüfung die Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung erteilt werden kann, 
um Geschäftsvorfälle abzuwickeln, die die örtliche Rechnungsprüfung betreffen. Aus solchen Geschäftsvorfällen 
kann ein Zahlungsanspruch oder eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde entstehen, die auf ihren Grund und 
ihre Höhe zu prüfen und sachlich und rechnerisch festzustellen sind (vgl. § 30 Absatz 2 Satz 1 GemHVO NRW). 
Für die örtliche Entscheidung kann dabei hilfsweise die Regelung für Beschäftigte der gemeindlichen Finanz-
buchhaltung herangezogen werden. Diesen Beschäftigten darf die Befugnis zur sachlichen und rechnerischen 
Feststellung den Beschäftigten nur übertragen werden, wenn und soweit der Sachverhalt nur von ihnen beurteilt 
werden kann (vgl. § 30 Absatz 3 Satz 2 GemHVO NRW). Entsprechend kann auch eine Regelung für die Prüfer 
der örtlichen Rechnungsprüfung getroffen werden, ohne die persönliche Unabhängigkeit zu gefährden. 
  
Unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der persönlichen Unabhängigkeit hat der Rat der Gemeinde eigenver-
antwortlich zu entscheiden, ob Beamte oder andere Beschäftigte mit den örtlichen Prüfungsaufgaben betraut 
werden. Für die der örtlichen Rechnungsprüfung sowie für die Prüfer bestehen in diesem Sinne keine ausdrückli-
chen dienstrechtlichen Vorgaben und Anforderungen. Es bestehen zudem auch keine speziellen Haftungsbe-
stimmungen für diesen Personenkreis. Sie haben aber bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu haften, soweit 
sie z. B. Beamte sind (vgl. § 48 BeamStG). Die Gemeinde soll daher mit Dritten, die von der örtlichen Rech-
nungsprüfung mit Prüfungsaufgaben entsprechend der Vorschrift des § 103 Absatz 5 GO NRW beauftragt wer-
den, die notwendigen Haftungsregelungen eigenverantwortlich vereinbaren. 
 
 
2.3 Zu Satz 3 (Verbot der Zahlungsabwicklung): 
 
Die Vorschrift enthält für die Leitung und die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung die weitere Beschränkung, 
dass diese nicht die Zahlungen der Gemeinde abwickeln dürfen. Diese ausdrückliche Vorgabe stellt einen Zu-
sammenhang mit der gemeindlichen Finanzbuchhaltung nach § 93 GO NRW her und soll ebenfalls Interessen-
konflikte vermeiden. Sie stellt daher nicht nur eine Vorgabe für eine sachdienliche Gestaltung des gemeindlichen 
Verwaltungsablaufs bei der Abwicklung der Geschäftsvorfälle der Gemeinde dar. Vielmehr beinhaltet sie auch, 
dass die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung nicht über verpflichtende Erklärungen bzw. Zahlungen zulasten 
der Gemeinde entscheiden sollen.  
 
Das gesetzliche Verbot der Zahlungsabwicklung für die Leitung und die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung ist 
auch darin begründet, dass der örtlichen Rechnungsprüfung die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung 
der Gemeinde obliegt (vgl. § 93 Absatz 4 i.V.m. § 103 Absatz 1 Nummer 5 GO NRW). Die Verbote gelten auch 
dann, wenn einem Prüfer nicht gleichzeitig die Prüfung des betreffenden gemeindlichen Geschäftsvorfalls oder 
die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung obliegt. Die Gemeinde soll durch entsprechende örtliche 
Regelungen die Einhaltung dieser Verbote gewährleisten und eine entsprechende Überwachung vornehmen. 
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3. Zu Absatz 3 (Verwandtschaftsverbote für die Leitung): 
 
Zur Sicherung der Unabhängigkeit der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung gehört, dass einer Einflussnahme 
oder einer Beeinträchtigung der Prüfung aus dem persönlichen Umfeld der Leitung unmittelbar entgegen gewirkt 
wird. Die Vorschrift sieht daher vor, dass die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung nicht Angehöriger des Bür-
germeisters, des Kämmerers oder des für die Zahlungsabwicklung Verantwortlichen und dessen Stellvertreters 
sein darf. Eine enge persönliche Beziehung zu diesem Personenkreis gemeindlicher Beschäftigter ist vom Lan-
desgesetzgeber als eine Gefährdung bei der Unabhängigkeit der Leitung eingestuft und für nicht vertretbar ange-
sehen worden. Der Rat der Gemeinde hat diese dienstrechtlichen Vorgaben bei der Bestellung der Leitung der 
örtlichen Rechnungsprüfung zu beachten.  
 
Im Rahmen der Bestellung ist aber auch zu berücksichtigen, dass das Verwandtschaftsverbot nicht nur bei einer 
Verbindung durch eine Ehe gilt, sondern auch bei denjenigen Personen Anwendung findet, die durch eine Leben-
spartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz verbunden sind. Diese Erweiterung trägt damit den Rege-
lungen des Gesetzes über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz - LPartG) vom 16. 
Februar 2001 (BGBl. I S. 266) Rechnung.  
 
Das gesetzliche Verbot soll insgesamt gesehen mögliche Interessenkonflikte durch persönliche Bindungen von 
vornherein ausschließen und die persönliche Unabhängigkeit der Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung dauer-
haft gewährleisten. Es steht zudem mit der Vorschrift des § 31 Absatz 5 GO NRW in Verbindung, denn dort wird 
im Sinne der Gemeindeordnung bestimmt, welche verwandtschaftlichen Verhältnisse unter dem Begriff „Angehö-
riger“ zu subsumieren sind. 
 
 
4. Zu Absatz 4 (Mitwirkungsverbot für die Prüfer): 
 
4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Unabhängigkeit der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung soll auch durch besondere Mitwirkungsverbote 
geschützt werden. Die Vorschrift sieht deshalb ausdrücklich vor, dass die Prüfer nicht an der Prüfung des Jahres-
abschlusses der Gemeinde und bestimmter Sondervermögen sowie des Gesamtabschlusses der Gemeinde 
beteiligt sein dürfen, wenn sie an der Führung der Bücher oder an der Aufstellung des zu prüfenden Abschlusses 
mitgewirkt haben.  
 
Die Besorgnis der Befangenheit und eine Unvereinbarkeit der Prüfungstätigkeit mit der sonstigen Tätigkeit des 
Prüfers entstehen grundsätzlich in den Fällen, in denen der Prüfer einen Sachverhalt zu beurteilen hat, an dessen 
Entstehung er selbst mitgewirkt hat und seine Beteiligung daran von verantwortlicher Bedeutung ist. Ein solcher 
Ausschluss von der Prüfungstätigkeit ist auch in der Privatwirtschaft sowie im internationalen Bereich üblich. Von 
solchen Sachverhalten ist jedoch die zulässige Beratung abzugrenzen. Diese Tätigkeit stellt eine Entscheidungs-
hilfe für die Gemeinde dar und berührt nicht die Prüfungstätigkeit. Diese Einordnung gilt jedoch nur, solange der 
Gemeinde als zu beratende Stelle die Entscheidung in der Sache vorbehalten bleibt. 
 
 
4.2 Das Selbstprüfungsverbot  
 
Die Zurückhaltung der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung ist notwendig, um ihre Unabhängigkeit zu wahren 
und sie nicht zu Prüfern für eigene Sachentscheidungen zu machen. Dieses Selbstprüfungsverbot soll z. B. ver-
hindern, dass ein Prüfer ein Mitglied eines Entscheidungsgremiums der Gemeinde wird, durch das die Bewer-
tungs- und Bilanzierungsmethoden festgelegt werden. Ein Prüfer soll im Rahmen seiner beratenden Begleitung 
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im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses aber auch keine Entscheidungsvorlagen erar-
beiten oder diese mit unterzeichnen. Ein Prüfer verstößt daher gegen das Selbstprüfungsverbot, wenn er z. B. im 
Rahmen einer Abschlussprüfung den Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss prüft, den er selbst erstellt hat. 
In einem solchen Fall ist der Prüfer dann gehindert, über die Abschlussprüfung zu berichten und das Ergebnis der 
Prüfung in einem Bestätigungsvermerk nach § 101 Absatz 3 GO NRW zusammenzufassen sowie zu unterzeich-
nen.  
 
Das Selbstprüfungsverbot erfasst dabei insbesondere die Abschlussprüfer bei der Gemeinde, die den abzuge-
benden Bestätigungsvermerk verantwortlich zu unterzeichnen haben (vgl. § 101 GO NRW). Die persönlichen 
Ausschlussgründe können dabei nicht nur bei einem Dritten als Prüfer vielfältig sein. Die Gemeinde sollte daher 
auch andere Quellen nutzen, um Beeinträchtigungen und eine Beeinflussung bei gemeindlichen Abschlussprü-
fungen möglichst auszuschließen. Für jeden Prüfer besteht im Grundsatz eine Nachweis- und Dokumentations-
pflicht darüber, dass im Rahmen seiner Prüfungstätigkeit die Besorgnis der Befangenheit nicht besteht. Mit den 
nachfolgenden beispielhaft benannten Ausschlussgründen sollen auch die gemeindlichen Verhältnisse Berück-
sichtigung finden (vgl. Abbildung). 
 

 
Ausschluss und Befangenheit des Prüfers 

 
 
Ein Dritter darf z.B. kein Prüfer sein,  
 
- als Mitglied des Rates der Gemeinde 

 
 

- als Angehöriger des Bürgermeisters oder des Kämmerers 
 
 

- als Angehöriger des Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung oder seines Stellvertreters 
 
 

- als Beschäftigter der Betriebe der Gemeinde (verselbstständigte Aufgabenbereiche) 
 
 

- wenn er im Haushaltsjahr bei Führung der Bücher der Gemeinde oder bei der Aufstellung des 
Jahresabschlusses mitgewirkt hat 

 
 

- wenn er im Haushaltsjahr Finanzdienstleistungen oder Steuerberatungsleistungen für die Ge-
meinde erbracht oder eine Rechtsberatung außerhalb der Prüfungstätigkeit durchgeführt hat 

 
 

- wenn er im Haushaltsjahr Bewertungsleistungen für die Gemeinde erbracht hat, die sich auf den 
gemeindlichen Jahresabschluss auswirken 

 
 

- wenn er an der Entwicklung, Einrichtung und Einführung von Rechnungslegungsinformationssys-
temen der Gemeinde beteiligt war (Verfahren der Verarbeitung von Geschäftsvorfällen) 

 
Abbildung 208 „Ausschluss und Befangenheit des Prüfers“ 

 
Im Rahmen von Abschlussprüfungen hat daher ein Prüfer immer zu klären, ob seine Tätigkeit über eine Prüfungs-
tätigkeit hinausgeht und die Tätigkeit nicht nur von untergeordneter Bedeutung ist. In welchen Fällen ein Selbst-
prüfungsverbot besteht, kann nur im Einzelfall und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten geklärt 
werden. Ein Selbstprüfungsverbot entsteht dabei nicht allein im mehrjährigen Zeitablauf, weil von einem Prüfer 
eine Vielzahl von Abschlussprüfungen durchgeführt und entsprechende Bestätigungsvermerke unterzeichnet 
wurden. Die Vorschrift enthält keine ausdrückliche Vorgabe für die Gemeinde, in regelmäßigen Abständen den 
verantwortlich zeichnenden Abschlussprüfer zu wechseln.  
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Die Entscheidung darüber ist sachgerecht vor Ort zu treffen. Entsprechend dürfen Dritte als Prüfer auch länger-
fristig beschäftigt werden, solange keine sonstigen Ausschlussgründe für die Personen bestehen. Das Selbstprü-
fungsverbot bei gemeindlichen Prüfungen wirkt sich zudem auch auf die die Prüfer der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW aus. Im Wege der Beauftragung kann die Gemeindeprüfungsanstalt als Dritter auch mit der Erledigung von 
Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung durch eine Gemeinde beauftragt werden. Eine Mitwirkung des dafür 
eingesetzten Prüfers bei einer überörtlichen Prüfung der gleichen Gemeinde ist dann nicht zulässig (vgl. § 105 
Absatz 8 GO NRW).  
 
Als persönliche Ausschließungsgründe bei einem Dritten als Prüfer für die Gemeinde können auch weitere Gege-
benheiten bestehen, die nicht ausdrücklich in der Vorschrift aufgeführt worden sind. Dazu gehören insbesondere 
Tätigkeiten des Dritten, deren Ergebnisse zum Gegenstand der Abschlussprüfung gemacht werden können oder 
sich wesentlich auf die Abschlussprüfung auswirken können, z. B. bewertungsrelevante Leistungen, die Ansätze 
von Vermögensgegenständen und gemeindlichen Verpflichtungen zu bestimmen. Derartige Leistungen gelten als 
nicht zulässig, sofern der Dritte als Abschlussprüfer für die Gemeinde tätig ist, für die er zuvor Bewertungsleistun-
gen erbracht hat. 
 
 
4.3 Die Zusammenschlüsse von Wirtschaftsprüfern  
 
Das Selbstprüfungsverbot für Prüfer als Unabhängigkeitsverständnis wirkt sich auch auf Zusammenschlüsse von 
Dritten aus, z. B. Wirtschaftsprüfern. Insbesondere bei Bürogemeinschaften, Kooperationen und Netzwerken 
besteht die Möglichkeit, dass ein Prüfer auf das Ergebnis der durchzuführenden Abschlussprüfung Einfluss neh-
men kann. Aber auch andere Formen von Zusammenschlüssen können betroffen sein. Ein Selbstprüfungsverbot 
kann dabei für Prüfer entstehen, wenn die Kriterien dafür tatsächlich und bezogen auf den Abschlussprüfer vor-
liegen. In diesem Zusammenhang ist deshalb immer die Frage zu klären, ob aufgrund des vorliegenden Sachver-
haltes von einem sachverständigen Dritten das Vorliegen der Besorgnis der Befangenheit als objektiv gegeben 
ansehen werden könnte.  
 
Die Vorschrift ist auf den tatsächlich tätigen und verantwortlich zeichnenden Prüfer abgestellt, sodass das Selbst-
prüfungsverbot sich auch auf eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wirken kann, wenn deren gesetzlicher Vertre-
ter oder einer ihrer Gesellschafter unter den gleichen Bedingungen persönlich von einer Prüfung ausgeschlossen 
wäre. Bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (vgl. 5. Abschnitt der Wirtschaftsprüferordnung), die Wirtschaftsprü-
fern die Möglichkeit bieten, sich zur Berufsausübung zusammen zu schließen, ist daher u.a. darauf abzustellen, 
ob die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die von einem verantwortlichen Wirtschaftsprüfer geführt werden muss, 
selbst beauftragt wird oder ein bestimmter Wirtschaftsprüfer dieser Gesellschaft (vgl. § 319 Absatz 4 HGB). Dabei 
ist zu beachten, wer als verantwortlicher Prüfer den Bestätigungsvermerk nach § 101 GO NRW gegenüber der 
örtlichen Rechnungsprüfung der Gemeinde zu unterzeichnen hat. 
 
Bei Netzwerken sollte u.a. darauf abgestellt werden, ob und wie die verbundenen Personen bei ihrer Berufsaus-
übung zur Verfolgung gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen für eine gewisse Dauer zusammenwirken (vgl. § 
319b Absatz 1 Satz 3 HGB). Für diese Personen können Ausschlussgründe dann zum Tragen kommen, wenn ein 
Netzwerkmitglied auf das Ergebnis der Abschlussprüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses bedeutenden 
Einfluss nehmen kann. Ein Mitglied eines Netzwerkes sollte von der Durchführung einer gemeindlichen Ab-
schlussprüfung absehen, wenn zwischen ihm oder dem Netzwerk und der Gemeinde unmittelbar oder mittelbar 
eine finanzielle oder geschäftliche Beziehung oder eine sonstige Verbindung besteht. Besondere Leistungen, die 
zusätzlich zur Prüfungstätigkeit gegenüber der Gemeinde zu erbringen sind, können ggf. bereits dazu zählen. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 105 
Überörtliche Prüfung 

 
(1) Die überörtliche Prüfung als Teil der allgemeinen Aufsicht des Landes über die Gemeinden ist Aufgabe der 
Gemeindeprüfungsanstalt. 
 
(2) Die Gemeindeprüfungsanstalt ist bei der Durchführung ihrer Aufgaben unabhängig und an Weisungen nicht 
gebunden. 
 
(3) 1Die überörtliche Prüfung erstreckt sich darauf, ob 
1. bei der Haushaltswirtschaft der Gemeinden sowie ihrer Sondervermögen die Gesetze und die zur Erfüllung 

von Aufgaben ergangenen Weisungen (§ 3 Absatz 2) eingehalten und die zweckgebundenen Staatszuwei-
sungen bestimmungsgemäß verwendet worden sind, 

2. die Buchführung und die Zahlungsabwicklung ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. 
3. Die überörtliche Prüfung stellt zudem fest, ob die Gemeinde sachgerecht und wirtschaftlich verwaltet wird. 

Dies kann auch auf vergleichender Grundlage geschehen. 
2Bei der Prüfung sind vorhandene Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung zu berücksichtigen. 
 
(4) Die Gemeindeprüfungsanstalt teilt das Prüfungsergebnis in Form eines Prüfberichts 
1. der geprüften Gemeinde, 
2. den Aufsichtsbehörden und 
3. den Fachaufsichtsbehörden, soweit ihre Zuständigkeit berührt ist, 

mit. 
 
(5) 1Der Bürgermeister legt den Prüfungsbericht dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung vor. 2Der 
Rechnungsprüfungsausschuss unterrichtet den Rat über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts sowie 
über das Ergebnis seiner Beratungen. 
 
(6) Die Gemeinde hat zu den Beanstandungen des Prüfungsberichts gegenüber der Gemeindeprüfungsanstalt 
und der Aufsichtsbehörde innerhalb einer dafür bestimmten Frist Stellung zu nehmen. 
 
(7) Die Gemeindeprüfungsanstalt soll Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und Verbände und Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts  
1. in Fragen der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und 
2. in bautechnischen Fragen, die mit der Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von baulichen Maßnahmen 

zusammenhängen auf Antrag beraten. Sonstige im öffentlichen Interesse tätige juristische Personen kann sie 
in diesen Fragen auf Antrag beraten. 

 
(8) Werden Prüfungsaufgaben nach § 92 Abs. 5 oder nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 durch Prüfer der Gemein-
deprüfungsanstalt bei den Gemeinden durchgeführt oder haben sie daran mitgewirkt, dürfen diese Prüfer nicht an 
der überörtlichen Prüfung der Gemeinde mitwirken. 
 
 
Erläuterungen zu § 105: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die überörtliche Prüfung 
 
Im 10. Teil der Gemeindeordnung finden sich die Vorschriften über die Kontrolle des Haushalts der Gemeinde. 
In diesem Gefüge der gesetzlichen Verpflichtungen zur Prüfung des haushaltswirtschaftlichen Handelns der 
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Gemeinde ist zwischen der örtlichen Prüfung und der überörtlichen Prüfung zu unterscheiden. Während die 
örtliche Prüfung der Gemeinde selbst obliegt und eine Eigenkontrolle der Gemeinde darstellt, ist die überörtliche 
Prüfung der Gemeinden ein Teil der Aufsicht des Landes über die Gemeinden (vgl. §§ 119 ff. GO NRW). Sie ist 
der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) gesetzlich übertragen worden ist (vgl. § 105 
GO NRW).  
 
Die überörtliche Prüfung ist - wie die örtliche Prüfung der Gemeinde - ein unverzichtbares Instrument für eine 
Kontrolle der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde sowie der haus-
haltswirtschaftlichen Geschäftsvorfälle der gemeindlichen Verwaltung. Die überörtliche Prüfung soll eine fach-
kundige Prüfung der Gemeinden unter den Gesichtspunkten der staatlichen Aufsicht ermöglichen. Wegen die-
ser außerhalb der Aufsichtsbehörden der Gemeinden liegenden Tätigkeit der Gemeindeprüfungsanstalt ist es 
geboten, die Aufsichtsbehörden möglichst frühzeitig in die vorgesehenen Prüfungen bei den Gemeinden einzu-
binden und nicht erst - wie es gesetzlich als Mindestvorgabe vorgesehen ist - in das Prüfungsgeschehen einge-
bunden werden, wenn die überörtliche Prüfung bei den Gemeinden abgeschlossen ist.  
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt muss ihre Prüfungstätigkeit nach den gesetzlich bestimmten Aufgaben der 
überörtlichen Prüfung ausrichten. Ihr steht dazu ein umfassendes Informationsrecht für die Durchführung der 
überörtlichen Prüfung bei den Gemeinden zu. Die erfolgreiche Erledigung dieser Prüfungsaufgaben setzt dabei 
voraus, dass die Gemeinde die dafür notwendigen Informationen aus ihrem haushaltswirtschaftlichen Handeln 
für die überörtliche Prüfung bereitstellt. Im Rahmen der Prüfung hat die Gemeinde daher alle für die Prüfung 
erforderlichen Unterlagen und Nachweise den Prüfern vorzulegen und diesen alle erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Die Gemeindeprüfungsanstalt soll bei ihrer Prüfung auch die vorhandenen Ergebnisse der örtlichen 
Rechnungsprüfung berücksichtigen.  
 
Ein Zusammenhang mit der örtlichen Prüfung ist jedoch im Einzelnen nur herstellbar, soweit die örtliche Rech-
nungsprüfung dieselben gemeindlichen Sachverhalte zum Gegenstand ihrer gesetzlichen Prüfungsaufgaben 
oder der übertragenen Prüfungsaufgaben oder ihrer Prüfungsaufträge gemacht hat (vgl. § 103 Absatz 1 bis 3 
GO NRW). Die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses und Gesamtabschlusses obliegt dabei nicht der 
überörtlichen Prüfung, sondern nur die Eröffnungsbilanz der Gemeinde, für die ein gesonderter Prüfungsbedarf 
gesehen wurde (vgl. § 92 Absatz 6 GO NRW).  
 
 
2. Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 
 
Die überörtliche Prüfung der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen wurde der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-
Westfalen zur zentralen Aufgabenerledigung durch das Gesetz über die Errichtung einer Gemeindeprüfungsan-
stalt übertragen. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ist dazu als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts 
errichtet worden (vgl. § 1 GPAG NRW). Sie ist ein Teil der Aufsicht des Landes über die Gemeinden, jedoch bei 
der Durchführung ihrer Aufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden (vgl. §§ 119 ff. GO NRW). Die 
Gemeindeprüfungsanstalt unterliegt der Rechtsaufsicht des Innenministeriums NRW (vgl. § 12 GPAG NRW).  
 
Als Organe der Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind der Verwaltungsrat und der Präsident bestimmt worden (vgl. 
§ 3 GPAG NRW). Der Verwaltungsrat besteht aus neun ehrenamtlichen Mitgliedern und einem Vertreter des 
Innenministeriums (vgl. § 4 Absatz 1 Satz 1 GPAG NRW) und beschließt über organisatorische und wirtschaftli-
che Angelegenheiten der Gemeindeprüfungsanstalt. In diesem Verwaltungsrat werden die Gemeinden (GV) in 
Nordrhein-Westfalen durch Vertreter ihrer Spitzenverbände repräsentiert (vgl. § 4 Absatz 1 Satz 2 GPAG NRW). 
  
Von der Gemeinde sind für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW die festgesetzten 
Gebühren zu zahlen, die in entsprechender Anwendung des Kommunalabgabengesetzes erhoben werden (vgl. § 
10 Absatz 1 GPAG NRW). Sie sind für die Gemeindeprüfungsanstalt satzungsrechtlich festgelegt worden. Die 
Gemeindeprüfungsanstalt darf zusätzlich auch beratend tätig werden. Für die Beratung durch die Gemeindeprü-
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fungsanstalt ist - wie bei Beratungsaufträgen an Dritte - ein Entgelt zu zahlen, das mindestens kostendeckend 
sein soll (vgl. § 10 Absatz 2 GPAG NRW).  
 
Die Ergebnisse der überörtlichen Prüfung werden von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW der Gemeinde und 
ihrer Aufsichtsbehörde in Form eines Prüfberichts mitgeteilt. Die Gemeinde hat gegenüber der Gemeindeprü-
fungsanstalt und der Aufsichtsbehörde innerhalb einer dafür bestimmten Frist Stellung zu nehmen, wenn der 
Prüfungsbericht der überörtlichen Prüfung Beanstandungen enthält (vgl. Absätze 4 bis 6 der Vorschrift). Die Um-
setzung ihrer Einwendungen kann die Gemeindeprüfungsanstalt der Gemeinde aber nicht durch eine Weisung 
auferlegen. Sie muss in haushaltswirtschaftlicher Hinsicht die sachgerechte Umsetzung sowie deren Kontrolle der 
Bezirksregierung oder dem Landrat als gesetzlich zuständige Aufsichtsbehörden überlassen. 
 
 
3. Die Aufgaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz 
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Rechnungsprüfung ist durch § 2 Absatz 1 KorruptionsbG gesetzlich 
zur Prüfeinrichtung in ihrem Zuständigkeitsbereich bestimmt worden. Ihr obliegt damit die Aufgabe, in allen Berei-
chen der Verwaltung zu prüfen, ob die notwendigen Vorkehrungen getroffen worden sind, um Korruptionsfälle 
nicht eintreten zu lassen. Über den Umfang und die Art der Prüfungsdurchführung sowie das Zusammenspiel mit 
der Erfüllung anderer Aufgaben entscheidet dabei die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in eigener Verantwortung.  
 
In diesem Zusammenhang steht auch die Pflicht der Gemeinde, im Rahmen ihrer Auftragsvergaben die Vergabe 
von Aufträgen, deren Wert 200.000 Euro übersteigt und die keine Inhousegeschäfte der Gemeinde darstellen, der 
örtlichen Rechnungsprüfung und der Gemeindeprüfungsanstalt anzuzeigen (vgl. § 16 Absatz 1 KorruptionsbG). 
Eine solche Anzeigepflicht besteht entsprechend für die gemeindlichen Vermögensveräußerungen. In solchen 
Fällen sind der gemeindlichen Anzeige eine Liste der Angebote aller Bieterinnen und Bieter sowie Bewerberinnen 
und Bewerber mit Namen und Preis sowie die Auswahlentscheidung einschließlich Begründung beizufügen. Die 
beiden genannten Prüfeinrichtungen sind untereinander im Rahmen ihrer Zuständigkeit auskunftsverpflichtet. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Status der überörtlichen Prüfung): 
 
Die überörtliche Prüfung ist Teil der Aufsicht des Landes über die Gemeinden. Sie ist jedoch inhaltlich nicht Teil 
der Aufsicht nach den Vorschriften der §§ 119 ff. GO NRW, denn die Gemeindeprüfungsanstalt kann sich nicht 
der in diesen genannten Vorschriften aufgeführten Aufsichtsmittel bedienen. Die überörtliche Prüfung durch die 
Gemeindeprüfungsanstalt schafft jedoch eine Verbindung zwischen der Aufsicht des Landes und den haushalts-
wirtschaftlichen Tätigkeiten der Gemeinden. Zur Kontrolle und Prüfung der Haushaltswirtschaft der Gemeinden 
bedienen sich daher die Aufsichtsbehörden der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als zuständige überörtliche Prü-
fungsinstanz als Teil der Aufsicht des Landes.  
 
Eine solche Prüfungsinstanz kann eine Einheitlichkeit in der Rechtsanwendung durch die Gemeinden sichern und 
auch ausreichendes Spezialwissen in betriebswirtschaftlicher und steuerrechtlicher Hinsicht für die landesweit 
durchzuführenden Prüfungen bereitstellen. Die organisationsrechtliche Einordnung der Gemeindeprüfungsanstalt 
außerhalb des eigentlichen Staatsaufbaus des Landes NRW und die rechtliche Selbstständigkeit (Unabhängigkeit 
und Weisungsfreiheit) führen zudem zu einer größeren Nähe zu den Gemeinden. Die Einheitlichkeit im Prü-
fungswesen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW trägt dabei zu geeigneten Informationen für die Beurteilung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufsichtsbehörden und die Gemeinden bei.  
 
Die überörtliche Prüfung unterscheidet sich zudem von der örtlichen Prüfung bzw. Rechnungsprüfung, die der 
einzelnen Gemeinde obliegt und daher unterschiedlich ausgestaltet ist. Zwischen der örtlichen Prüfung der Ge-
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meinde und der überörtlichen Prüfung bestehen auch deshalb Unterschiede, weil voneinander abweichende 
Kriterien in die Prüfungen einbezogen werden und eine andere Sichtweise auf die gemeindliche Haushaltswirt-
schaft erfolgt. Die überörtliche Prüfung der Haushaltsführung von Gemeinden setzt daher grundsätzlich eine 
abgeschlossene jahresbezogene örtliche Prüfung voraus. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Unabhängigkeit der Gemeindeprüfungsanstalt): 
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW als zuständige Stelle für die überörtliche Prüfung der Gemeinden ist als 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts errichtet worden (vgl. § 1 GPAG NRW). Sie ist bei der Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden, um ihren gesetzlichen Prüfungsauftrag 
möglichst objektiv und willkürfrei gegenüber den betroffenen Gemeinden erledigen zu können. Die sachliche 
Unabhängigkeit umfasst ein Eingriffsverbot in die Prüfungstätigkeit aus fachlichen Gesichtspunkten heraus. 
Dadurch soll eine sinnvolle und effektive Prüfung bei der Gemeinde durch Ausschluss der fachlichen Einfluss-
nahme der zu prüfenden Stellen garantiert werden.  
 
Diese rechtliche Sachlage erfordert einerseits umfassende Prüfungs- und Informationsrechte für die überörtliche 
Prüfung. Andererseits ist das Ermessen der Prüferinnen und Prüfer bei der Wahl ihrer Prüfungsmethoden und 
der Prüfungstiefe relativ groß. Die Prüfungs- und Informationsrechte sowie das Ermessen bei der Wahl der 
Prüfungsmethoden und Prüfungstiefe ist jeweils im Rahmen der überörtlichen Prüfungstätigkeit der Gemeinde-
prüfungsanstalt, abhängig von den vor Ort zu prüfenden Sachverhalten und den bei den zu prüfenden Gemein-
den vorliegenden Bedingungen im Einzelnen auszugestalten. Die Unabhängigkeit der Gemeindeprüfungsanstalt 
ist aber auch für die Anerkennung der überörtlichen Prüfungsergebnisse durch den örtlichen Rechnungsprü-
fungsausschuss und den Rat der Gemeinde als Adressaten der überörtlichen Prüfung von grundlegender Be-
deutung (vgl. §§ 40 und 59 GO NRW).  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Aufgabenkatalog der überörtlichen Prüfung): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Gesetzlich bestimmte Prüfungsaufgaben): 
 
3.1.0 Allgemeine Grundlagen 
 
Der Gemeindeprüfungsanstalt steht im Rahmen des gesetzlichen Aufgabenkatalogs der überörtlichen Prüfung ein 
umfassendes Informationsrecht für die Durchführung der überörtlichen Prüfung bei den Gemeinden zu. Diesen 
Prüfungen werden regelmäßig Leitfäden zugrunde gelegt, die zusammen mit Praktikern aus den Gemeinden 
erarbeitet wurden, und eine allgemeine Nachvollziehbarkeit der Prüfungen ermöglichen sollen. Die Gemeindeprü-
fungsanstalt hat folgende besonderen Prüfungsaufgaben (vgl. Abbildung). 
  

 
Die Prüfungsaufgaben der Gemeindeprüfungsanstalt 

 
 

Die überörtlichen Prüfungsaufgaben bei Gemeinden: 
 
- Die Prüfung, ob bei der Haushaltswirtschaft der Gemeinden die Gesetze und die zur 

Erfüllung von Aufgaben ergangenen Weisungen eingehalten worden sind.  
 
 
- Die Prüfung, ob bei der Haushaltswirtschaft der Gemeinde die zweckgebundenen Staats-

zuweisungen bestimmungsgemäß verwendet worden sind. 
 
 
- Die Prüfung, ob bei der Haushaltswirtschaft der Gemeinde die Buchhaltung und die Zah-

lungsabwicklung ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. 
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Die Prüfungsaufgaben der Gemeindeprüfungsanstalt 

 
 

Die überörtlichen Prüfungsaufgaben bei Gemeinden: 
 
 
- Die Feststellung, ob die Gemeinde sachgerecht und wirtschaftlich verwaltet wird. 
 

Abbildung 210 „Die Prüfungsaufgaben der Gemeindeprüfungsanstalt“ 
 
Die erfolgreiche Erledigung dieser Prüfungsaufgaben setzt dabei voraus, dass die Gemeinde die dafür notwen-
digen Informationen aus ihrem haushaltswirtschaftlichen Handeln für die überörtliche Prüfung bereitstellt. Im 
Rahmen der Prüfung hat die Gemeinde daher alle für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Nachweise den 
Prüfern vorzulegen und diesen alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW soll 
bei ihrer Prüfung die vorhandenen Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung berücksichtigen. Ein Zusam-
menhang mit der örtlichen Prüfung ist jedoch im Einzelnen nur herstellbar, soweit die örtliche Rechnungsprü-
fung dieselben gemeindlichen Sachverhalte zum Gegenstand ihrer gesetzlichen Prüfungsaufgaben oder der 
übertragenen Prüfungsaufgaben oder ihrer Prüfungsaufträge gemacht hat (vgl. § 103 Absatz 1 bis 3 GO NRW). 
 
 
3.1.1 Zu Nummer 1 (Prüfung der Einhaltung rechtlicher Vorgaben und von Staatszuweisungen): 
 
3.1.1.1 Die Haushaltswirtschaft als Prüfungsgegenstand 
 
Nach der Vorschrift erstreckt sich die überörtliche Prüfung darauf, ob bei der Haushaltswirtschaft der Gemein-
den sowie ihrer Sondervermögen die Gesetze und die zur Erfüllung von Aufgaben ergangenen Weisungen (§ 3 
Absatz 2 GO NRW) eingehalten und die zweckgebundenen Staatszuweisungen bestimmungsgemäß verwendet 
worden sind. Diese allgemein gefasste Prüfungsaufgabe ist auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde ausge-
richtet. Sie erfasst nur dann auch gemeindliche Sondervermögen, wenn diese Teile des gemeindlichen Haus-
halts sind, z.B. das Gemeindegliedervermögen und das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen 
Stiftungen (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 1 und 2 GO NRW).  
 
Die Sondervermögen der Gemeinde nach § 97 Absatz 1 Nummer 3 GO NRW fallen ebenfalls unter diese Vor-
gabe, auch wenn diese gemeindlichen Vermögen als Betriebe über einen eigenen Rechnungskreis verfügen 
und besonderen gesetzlichen Vorschriften, auch hinsichtlich ihrer Abschlussprüfung, unterliegen (vgl. §§ 114 
i.V.m. 106 GO NRW). Bei den rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen als 
Sondervermögen der Gemeinde nach § 97 Absatz 1 Nummer 4 GO NRW ist die Einbeziehung in die überörtli-
che Prüfung nicht von ihrem organisatorischen Status abhängig, auch wenn diese Vermögen der Gemeinde die 
für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß 
anwenden können (vgl. § 97 Absatz 4 GO NRW). 
 
 
3.1.1.2 Die Prüfung der Einhaltung der Gesetze 
 
Nach der Vorschrift erstreckt sich die überörtliche Prüfung u.a. darauf, ob bei der Haushaltswirtschaft der Ge-
meinde sowie ihrer Sondervermögen die Gesetze eingehalten worden sind. Die Einhaltung der Gesetze umfasst 
dabei die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestim-
mungen, z. B. die gemeindliche Haushaltssatzung. Die Prüfung der von der Gemeinde zu beachtenden rechtli-
chen Vorschriften stellt daher eine reine Gesetz- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung dar.  
 
Für den gemeindlichen Bereich müssen jedoch die Besonderheiten berücksichtigt werden, dass die jährliche 
Haushaltssatzung nicht für sich alleine steht, sondern durch den damit in unmittelbarer Verbindung stehenden 
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Haushaltsplan näher ausgestaltet wird. Die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 
wird dann durch den Jahresabschluss der Gemeinde abgerechnet und abgeschlossen. Zusätzlich erfolgt durch 
den gemeindlichen Gesamtabschluss noch eine Betrachtung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde, weil 
dabei die Gemeinde einschließlich ihrer Betriebe wirtschaftlich wie eine einzige Einheit darzustellen ist. 
 
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die gesetzlich zuständige Aufsichtsbehörde der Gemein-
de eine Rechtsaufsicht für die Gemeinde darstellt, denn die Aufsicht des Landes erstreckt sich darauf, dass die 
Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen verwaltet werden (vgl. § 119 Absatz 1 GO NRW). Entsprechend dieser 
Aufgabe ist die Aufsichtsbehörde der Gemeinde der Adressat der Anzeige der Gemeinde über ihre Haushaltssat-
zung und der Anzeige des gemeindlichen Jahresabschlusses sowie der Anzeige des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses ist (vgl. § 80 Absatz 5, § 96 Absatz 2 und § 116 Absatz 1 GO NRW). Die Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung übt dabei eine ergänzende Funktion im Sinne der Rechtsaufsicht des 
Landes aus. Sie soll ihre Aufgaben selbst ausgestalten, denn sie kann ihre Angelegenheiten eigenverantwortlich 
regeln (vgl. § 1 GPAG NRW). Die der Aufsichtsbehörde angezeigten haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der 
Gemeinde werden dabei in die Prüfung der Gemeinde einbezogen. 
 
 
3.1.1.3 Die Prüfung der Einhaltung der Weisungen 
 
Nach der Vorschrift erstreckt sich die überörtliche Prüfung auch darauf, ob bei der Gemeinde die zur Erfüllung 
von Aufgaben ergangenen Weisungen eingehalten worden sind. Den Gemeinden können einerseits nur durch ein 
Gesetz besondere Pflichtaufgaben auferlegt werden (vgl. § 3 Absatz 1 GO NRW). Andererseits können den Ge-
meinden auch Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen werden, bei denen dann gleichzeitig der 
Umfang des Weisungsrechts gesetzlich und sachlich abzugrenzen ist (vgl. § 3 Absatz 2 Satz 1 GO NRW).  
 
Die Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung umfassen dabei insbesondere Aufgaben der Gemeinde, denen ein 
hoheitlicher Charakter zukommt und deren rechtliche Stellung gesetzlich gesondert bestimmt wurde, z. B. die 
Aufgaben des Feuerschutzes (vgl. § 4 FSHG NRW), die Aufgaben des Rettungsdienstes (vgl. § 6 Absatz 3 RettG 
NRW) und die Förderung und Nutzung von Wohnraum (vgl. § 3 Absatz 3 WFNG NRW) sowie das Führen des 
Liegenschaftskatasters (vgl. § 23 Absatz 1 Satz 2 VermKatG NRW). Diese Vielfalt der gemeindlichen Aufgaben-
erfüllung zeigt ein erhebliches Interesse des Landes daran, dass die gemeindlichen Aufgaben vor Ort in gleicher 
Art und Weise im Sinne des Landes vollzogen werden. 
 
 
3.1.1.4 Die Prüfung der Verwendung von Staatszuweisungen 
 
3.1.1.4.1 Inhalte der Vorschrift 
 
Die Vorschrift enthält für die überörtliche Prüfung die weitere besondere Aufgabe, die bestimmungsgemäße Ver-
wendung der zweckgebundenen Staatszuweisungen (Bundes- und Landesmittel sowie Finanzmittel der Europäi-
schen Union) bei den Gemeinden zu prüfen. Unter dem Begriff „Staatszuweisungen“ sind dabei alle Zuweisungen 
an die Gemeinde nach den entsprechenden staatlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften zu verstehen, denn die 
Zuweisungen sind Leistungen an Stellen außerhalb der staatlichen Verwaltung. Diese staatlichen Finanzmittel 
werden den Gemeinden aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und im Rahmen des staatlichen Zuwendungs-
rechts gewährt, z. B. durch das Land NRW. Sie stellen einen großen Anteil an den gesamten verfügbaren Fi-
nanzmitteln der Gemeinde dar.  
 
Die Prüfung der zweckgebundenen Staatszuweisungen erstreckt sich daher darauf, ob die Zuwendungsbedin-
gungen von der Gemeinde eingehalten wurden und ob bei der Verwendung der Finanzmittel entsprechend 
zweckbezogen verfahren wurde. Die Prüfung ist dabei unabhängig davon vorzunehmen, ob der Gemeinde die 
Staatszuweisungen pauschal oder zweckgerichtet auf einzelne Maßnahmen gewährt wurden. Bei dieser Prüfung 
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sind vorhandene Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung der Gemeinde aus ihrer Tätigkeit bzw. Aufgabe, die 
Vorgänge in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung zu prüfen (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 4 GO NRW), von der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW zu berücksichtigen.  
 
Ein Zusammenhang mit Ergebnissen der örtlichen Prüfung ist jedoch nur herstellbar, soweit die örtliche Rech-
nungsprüfung dieselben gemeindlichen Sachverhalte zum Gegenstand ihrer Prüfungen gemacht hat (vgl. § 103 
Absatz 1 bis 3 GO NRW). Die örtliche Rechnungsprüfung kann bei der Prüfung dazu ggf. auch als Vorprüfungs-
stelle tätig gewesen sein, weil ihr die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Absatz 4 der Landeshaushaltsord-
nung obliegt (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 7 GO NRW).  
 
 
3.1.1.4.2 Die Abgrenzung zur örtlichen Rechnungsprüfung 
 
Der örtlichen Rechnungsprüfung der Gemeinde obliegen im Zusammenhang mit zweckgebundenen Staatszuwei-
sungen vielfach weitere Aufgaben. Solche Aufgaben können durch Bundes- oder Landesrecht konkret bestimmt 
sein, deren Umsetzung aber entweder dem Land oder den Gemeinden obliegt. Oftmals soll deshalb die zweck-
entsprechende Verwendung von Fördermitteln durch die örtliche Rechnungsprüfung im Rahmen des Verwen-
dungsnachweises der Gemeinde bestätigt werden. Diese Tätigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung wird durch 
eine Verpflichtung der Gemeinde durch den Zuwendungsgeber ausgelöst.  
 
Die Prüfung stellt jedoch nur eine „interne Vorprüfung“ durch die Rechnungsprüfung gegenüber dem Bürgermeis-
ter der Gemeinde dar, denn dieser muss durch den Verwendungsnachweis die Einhaltung der Vorgaben des 
Zuwendungsgebers bestätigen. In diesen Fällen vollzieht die örtliche Rechnungsprüfung daher keine verwal-
tungsmäßige Prüfung des Verwendungsnachweises im Zuwendungsverfahren. Diese Prüfung obliegt der jeweili-
gen Bewilligungsbehörde im Rahmen des ihr von der Gemeinde als Zuwendungsempfänger vorzulegenden Ver-
wendungsnachweises (vgl. z. B. Nummer 11 der VVG zu § 44 LHO NRW).  
 
Diese Prüfungstätigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung ist dabei der laufenden Prüfung der Vorgänge in der 
gemeindlichen Finanzbuchhaltung zuzurechnen (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 4 GO NRW) und stellt daher keine 
„Sonderprüfung durch den Zuwendungsgeber“ dar. Der Adressat einer vom Zuwendungsgeber geforderten ge-
sonderten Bestätigung, dass die Gemeinde die Förderbestimmungen eingehalten und die Zuwendungsmittel 
zweckentsprechend verwendet hat, ist nur der Bürgermeister. Er muss oftmals im Rahmen des Verwendungs-
nachweises aufgrund der Nebenbestimmungen eines Zuwendungsbescheides an die Gemeinde zusätzlich eine 
zweite (gesonderte) Bestätigung erbringen. 
 
Die örtliche Rechnungsprüfung kann auch in solchen Fällen grundsätzlich nur als eine nach innen wirkende Stelle 
angesehen werden. Ein Prüfungsauftrag im Rahmen einer Zuwendungsgewährung muss daher vom Bürgermeis-
ter der Gemeinde ausgehen und kann nicht unmittelbar durch den Zuwendungsgeber erfolgen. Eine von der 
örtlichen Rechnungsprüfung abzugebende Bestätigung bei staatlichen Zuweisungen stellt dabei keine Vorprüfung 
im Sinne der Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Absatz 4 LHO NRW dar, wie sie gesetzlich als Aufgabe der 
örtlichen Rechnungsprüfung bestimmt wurde (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 7 GO NRW). 
 
 
3.1.1.5 Keine Sonderprüfung der gemeindlichen Abschlüsse 
 
Die Zugehörigkeit des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
bedingt, dass diese Abschlüsse nicht aus der überörtlichen Prüfung der Gemeinde ausgeschlossen werden dür-
fen. Jedoch ist die Einbeziehung dieser Abschlüsse in die überörtliche Prüfung anders auszugestalten als die 
überörtliche Prüfung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz. Für die gemeindliche Eröffnungsbilanz ist gesondert 
bestimmt worden, dass dieser Abschluss ein eigenständiger Prüfungsgegenstand der überörtlichen Prüfung ist 
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(vgl. § 92 Absatz 6 GO NRW). Eine derartige Vorgabe besteht für den gemeindlichen Jahresabschluss und den 
Gesamtabschluss der Gemeinde dagegen nicht.  
 
Unter den überörtlichen Prüfungsrahmen, ob bei der Haushaltswirtschaft der Gemeinden sowie ihrer Sonderver-
mögen die Gesetze eingehalten wurden, gehört jedoch auch die Prüfung der Einhaltung der haushaltsrechtlichen 
Vorschriften über den gemeindlichen Jahresabschluss und den Gesamtabschluss. Die Vielzahl der bei diesen 
Abschlüssen zu beachtenden Vorgaben gibt dabei keinen Anlass für die überörtliche Prüfung, diese Abschlüsse 
aus der Prüfung der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft herauszulösen und eigenständig als 
„Sonderprüfung“ zu führen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen verlangen vielmehr, dass die Prüfung dieser 
Abschlüsse im gesetzlichen Auftragsrahmen der überörtlichen Prüfung eingebettet bleiben muss, auch wenn 
diese Prüfungen besondere Anforderungen beinhalten.  
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt kann den Rahmen der überörtlichen Prüfung der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft eigenverantwortlich eine Vielzahl haushaltswirtschaftlicher und haushaltsrechtlicher Aspekte zu berück-
sichtigen, angefangen von den haushaltsrechtlichen Bestimmungen über die gemeindliche Haushaltsplanung 
über die rechtlichen Festlegungen zum Jahresabschluss der Gemeinde bis hin zu den Vorschriften zum gemeind-
lichen Gesamtabschluss. Sie muss dazu festlegen, unter welchen Prüfungsaspekten und in welchem Umfang der 
gemeindliche Jahresabschluss und der Gesamtabschluss in die überörtliche Prüfung der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft einbezogen werden.  
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt soll dabei möglichst die Vornahme von Prüfungshandlungen vermeiden, die bereits 
Gegenstand der örtlichen Prüfung sind (vgl. §§ 101 und 116 Absatz 6 GO NRW). In diesem Zusammenhang ist 
zudem die Vorgabe wichtig, dass Prüfer der Gemeindeprüfungsanstalt nicht an der überörtlichen Prüfung einer 
Gemeinde mitwirken dürfen, wenn diese an der örtlichen Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses 
und/oder des Gesamtabschlusses der Gemeinde mitgewirkt haben (vgl. Absatz 8 der Vorschrift).  
 
 
3.1.2 Zu Nummer 2 (Prüfung der Finanzbuchhaltung): 
 
Nach der Vorschrift erstreckt sich die überörtliche Prüfung auch darauf, ob die Buchführung und die Zahlungsab-
wicklung der Gemeinde ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Diese Prüfung baut auf der örtlichen Rech-
nungsprüfung auf, denn die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prü-
fung des Jahresabschlusses und die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer 
Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen obliegen der örtlichen Rechnungsprüfung (vgl. § 103 Ab-
satz 3 Nummer 4 und 5 GO NRW). Die örtliche Aufgabenteilung zwischen dem originären Buchungsgeschäft der 
Gemeinde und dem gemeindlichen Zahlungsverkehr ist in die überörtliche Prüfung einzubeziehen.  
 
Im Rahmen der Prüfung ist zu berücksichtigen, dass in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung alle gemeindlichen 
Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzla-
ge der Gemeinde erfasst werden sollen. Die Finanzbuchhaltung der Gemeinde hat daher für die überörtliche 
Prüfung die notwendigen Angaben zu machen und die Daten zu liefern. Das örtliche Buchungsgeschehen bildet 
eine Grundlage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und dient daher auch der überörtlichen Prüfung.  
  
Zur überörtlichen Prüfung gehört dabei auch, dass die Gemeinde die Pflicht hat, ihre örtliche Finanzbuchhaltung 
so auszugestalten, dass die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben gesichert ist und die Verantwortlichen 
dafür bestimmt sind. Durch das erforderliche technische und kaufmännische Fachwissen soll die Qualität der 
Buchführung gewährleistet werden. Die Gemeinde hat zudem dafür Sorge zu tragen, dass die Kosten ihrer Fi-
nanzbuchhaltung sich in einem verträglichen Rahmen bewegen.  
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3.1.3 Zu Nummer 3 (Prüfung auf sachgerechte und wirtschaftliche Verwaltung): 
 
Nach der Vorschrift soll die überörtliche Prüfung auch feststellen, ob die Gemeinde sachgerecht und wirtschaft-
lich verwaltet wird (vgl. § 10 GO NRW). Durch diese Prüfungstätigkeit auf vergleichender Grundlage bestehen 
für die überörtliche Prüfung besondere Möglichkeiten für einen Einblick in die einzelne gemeindliche Haushalts-
wirtschaft zur Verfügung. Insbesondere diese Prüfungsaufgabe verdeutlicht, dass die überörtliche Prüfung 
grundsätzlich nicht mehr eine „Nachprüfung“ der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung darstellt.  
 
Bei der Prüfung auf sachgerechte und wirtschaftliche Verwaltung rückt vielmehr die gesamte Gemeinde ins 
Blickfeld der überörtlichen Prüfung. Eine vergleichende Prüfung kann zudem besser Schwachstellen im Verwal-
tungs- und Geschäftsablauf der Gemeinde erkennbar machen und ggf. einen sachgerechten Veränderungsbe-
darf aufzeigen. Die Prüfungserkenntnisse können zudem auch zu Anpassungen bei der Gestaltung und Ausfüh-
rung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft führen. Die überörtliche Prüfung bietet durch ihre vor Ort gewonne-
nen Erkenntnisse der geprüften Gemeinde die Möglichkeit, im Rahmen ihrer gemeindlichen Aufgabenerfüllung 
bedarfs- und sachgerechte (notwendige) Veränderungen vorzunehmen. 
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Einbeziehung vorhandener Prüfungsergebnisse): 
 
Nach der Vorschrift sollen bei der überörtlichen Prüfung die vorhandenen Ergebnisse der örtlichen Rechnungs-
prüfung aus der Erledigung ihrer Aufgaben berücksichtigt werden. Daher muss der Aufgabenkatalog der örtlichen 
Rechnungsprüfung in die Betrachtung einbezogen werden (vgl. § 103 Absatz 1 GO NRW). Die örtliche Rech-
nungsprüfung kann daher Prüfungsergebnisse aus der Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtab-
schlusses, aus der laufenden Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung und aus der dauernden Überwa-
chung der gemeindlichen Zahlungsabwicklung sowie aus weiteren Prüfungsaufgaben liefern.  
 
Die überörtliche Prüfung hat dabei zu berücksichtigen, dass der Rat der Gemeinde der örtlichen Rechnungsprü-
fung weitere Aufgaben übertragen und der Bürgermeister innerhalb seines Amtsbereichs unter Mitteilung an den 
Rechnungsprüfungsausschuss der örtlichen Rechnungsprüfung gesonderte Aufträge zur Prüfung erteilen können. 
Unter Berücksichtigung der Ortsbezogenheit sollen mögliche Doppelprüfungen bei der Gemeinde vermieden 
werden. Die örtliche Prüfung und die überörtliche Prüfung deshalb möglichst zusammenwirken.  
 
 
4. Zu Absatz 4 (Offenlegung des Prüfungsergebnisses): 
 
4.01 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt hat aus ihrer überörtlichen Prüfung das festgestellte Prüfungsergebnis in Form 
eines Prüfberichts mehreren Stellen mitzuteilen. Diese Stellen können von den Prüfungsergebnissen der geprüf-
ten Gemeinde in unterschiedlicher Weise betroffen sein. So muss z. B. die Aufsichtsbehörde der Gemeinde in 
Einzelfällen ggf. über die Ausräumung von Beanstandungen entscheiden, die aus aufgrund der Ergebnisse der 
Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt erhoben werden.  
 
Der Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt über die überörtliche Prüfung bei einer Gemeinde soll dafür 
einerseits einen schnellen Überblick über die Prüfungsergebnisse bieten, andererseits aber auch die erzielten 
Ergebnisse im Einzelnen darstellen sowie ein Gesamtergebnis aufzeigen. Die gesetzliche Regelung legt damit 
die erste Stufe eines Informations- und Entscheidungsverfahrens fest, das sich an die überörtliche Prüfung der 
Gemeindeprüfungsanstalt anschließt. Den Informationsbedürfnissen bestimmter Adressaten des Prüfungsberich-
tes wird dadurch ausreichend Rechnung getragen. Eine allgemeine Veröffentlichungspflicht des Prüfungsberich-
tes besteht weder für die Gemeindeprüfungsanstalt noch für die geprüfte Gemeinde.  
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4.1 Zu Nummer 1 (Prüfungsinformationen an die geprüfte Gemeinde): 
 
Für die Gemeinde als Betroffene ist es sehr wichtig, über das Prüfungsergebnis der überörtlichen Prüfung infor-
miert zu werden. Da sich aus den Prüfungen ggf. Veränderungen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft oder 
für Verfahrensabläufe innerhalb der gemeindlichen Verwaltung ergeben können, ist die Offenlegung des Prü-
fungsergebnisses der überörtlichen Prüfung gegenüber der Gemeinde ausdrücklich gesetzlich verankert worden. 
Die Ergebnisse der vorgenommenen Analyse werden von der Gemeindeprüfungsanstalt im Rahmen ihres Prü-
fungsberichtes als „Feststellung“ bezeichnet. Zusätzlich werden im Prüfungsbericht von der GPA NRW anerkann-
te Verbesserungspotenziale als „Empfehlung“ ausgewiesen.  
 
Das von der Gemeindeprüfungsanstalt festgestellte Prüfungsergebnis wird abhängig von den örtlichen Gegeben-
heiten von den Prüfern mit den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den betroffenen Organisationsein-
heiten der gemeindlichen Verwaltung erörtert. Bereits der Entwurf des Prüfungsberichtes wird der geprüften Ge-
meinde zur Kenntnis zugeleitet, sodass ggf. aufgetretene Missverständnisse vor der Herausgabe der endgültigen 
Fassung des Berichtes ausgeräumt werden können. Weitere Informationen erhält die Gemeinde im Rahmen 
einer Schlussbesprechung, in der von der Gemeindeprüfungsanstalt das Ergebnis präsentiert wird. Die Ergebnis-
se der überörtlichen Prüfung sollen den Verantwortlichen in der Gemeinde möglichst steuerungsrelevante Infor-
mationen und Handlungsempfehlungen liefern. 
 
 
4.2 Zu Nummer 2 (Prüfungsinformationen an die Aufsichtsbehörde): 
 
Nach der Vorschrift besteht für die Gemeindeprüfungsanstalt die Verpflichtung, das Prüfungsergebnis über die 
im Rahmen der überörtlichen Prüfung geprüfte Gemeinde der gesetzlich zuständigen Aufsichtsbehörde unmit-
telbar mitzuteilen. Diese Pflicht soll einerseits dem Unterrichtungsrecht der Aufsichtsbehörde nach § 121 GO 
NRW Rechnung tragen und andererseits die Aufsichtsbehörde darauf vorbereiten, dass ggf. eine aufsichtsrecht-
liche Entscheidung zu treffen ist, wenn die Gemeinde die durch die überörtliche Prüfung ausgesprochenen Be-
anstandungen nicht beseitigen kann oder will. Für diese Fälle bestehen besondere Bestimmungen. 
 
 
4.3 Zu Nummer 3 (Prüfungsinformationen an Fachaufsichtsbehörden): 
 
Nach der Vorschrift besteht für die Gemeindeprüfungsanstalt auch eine Informationspflicht gegenüber den 
Fachaufsichtsbehörden, wenn eine unmittelbare fachliche Betroffenheit wegen des Prüfungsergebnisses be-
steht. Diese Pflicht gilt auch im Rahmen der Prüfung von zweckgebundenen Staatszuweisungen (Bundes- und 
Landesmittel sowie Finanzmittel der Europäischen Union), die nach Nummer 1 in Absatz 3 der Vorschrift einen 
ausdrücklich benannten Prüfungsgegenstand für die überörtliche Prüfung darstellen. Solche Finanzmittel wer-
den im Rahmen des staatlichen Zuwendungsrechts zweckbezogen der Gemeinde gewährt. 
 
 
5. Zu Absatz 5 (Verteilung des Prüfungsberichtes innerhalb der Gemeinde): 
 
5.1 Zu Satz 1 (Weitergabe des Prüfungsberichtes): 
 
5.1.1 Die Weitergabe an den Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Nach der Vorschrift hat der Bürgermeister den von der Gemeindeprüfungsanstalt erhaltenen Prüfungsbericht aus 
der in der Gemeinde durchgeführten überörtlichen Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung 
vorzulegen. Dadurch wird der Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschusses Rechnung getragen, denn er ist das 
zuständige Prüfungsorgan im Rahmen der örtlichen Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses sowie des 
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Gesamtabschlusses der Gemeinde und deshalb einer der wichtigsten Adressaten des Prüfungsberichtes der 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW (vgl. § 57 i.V.m. § 59 sowie §§ 101 und 116 GO NRW). 
 
 
5.1.2 Die Weitergabe an Sonstige  
 
Die Vorschrift sieht zwar nur ausdrücklich vor, dass der Bürgermeister den Prüfungsbericht der Gemeindeprü-
fungsanstalt NRW dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung vorzulegen hat. Diese Vorgabe schließt aber 
nicht die Weitergabe an andere Gremien der Gemeinde oder an weitere Beteiligte aus. Als weiterer Adressat 
könnte aber z. B. der Finanzausschuss nach § 57 i.V.m. § 59 GO NRW in Betracht kommen, denn dieser Aus-
schuss hat die gesetzliche Aufgabe, die Haushaltssatzung der Gemeinde vorzubereiten und die für die Ausfüh-
rung des Haushaltsplans erforderlichen Entscheidungen zu treffen (vgl. § 59 Absatz 2 GO NRW).  
 
Dem Finanzausschuss kommt eine entscheidungsvorbereitende Tätigkeit für den Rat der Gemeinde in haus-
haltswirtschaftlichen Fragen und Sachverhalten zu. Nach dieser Aufgabenzuordnung ist es sachlogisch, den 
Finanzausschuss auch über die Ergebnisse der überörtlichen Prüfung zu unterrichten. In der Entscheidung des 
Rechnungsprüfungsausschusses liegt es, ggf. weitere Ausschüsse des Rates der Gemeinde über die Prüfungs-
ergebnisse der überörtlichen Prüfung zu informieren. Dem Finanzausschuss ist bisher zwar nur die Vorbereitung 
die Haushaltssatzung der Gemeinde ausdrücklich zugeordnet. Unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 
und des Stellenwertes des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses könnte eine Beteiligung des Finanz-
ausschusses im Einzelfall geboten sein. 
 
  
5.2 Zu Satz 2 (Unterrichtung des Rates): 
 
Nach der Vorschrift obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss als zuständiges Prüfungsorgan des Rates der 
Gemeinde die Pflicht, den Rat über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts der überörtlichen Prüfung 
sowie über das Ergebnis seiner Ausschussberatungen über den Prüfbericht zu unterrichten. Diese Vorgabe 
baut einerseits auf der gesetzlichen Zuständigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses als Pflichtausschuss 
des Rates auf und andererseits auf den allgemeinen Informationspflichten im Rahmen seiner eigenen Aus-
schusstätigkeit gegenüber dem Rat auf (vgl. § 57 Absatz 2 GO NRW). 
 
Mit dieser Regelung wird den Informationsbedürfnissen des Rates der Gemeinde im Rahmen seiner Budgetho-
heit ausreichend Rechnung getragen. Um ihr zu genügen, soll der Rechnungsprüfungsausschuss durch eigene 
Beratungen zu einer Meinungsbildung über den Prüfbericht der überörtlichen Prüfung als Gremium kommen. 
Der Rat hat sich daher zu den möglicherweise im Prüfbericht enthaltenen Feststellungen und Hinweisen im 
Einzelnen eine Meinung zu bilden, so dass er gegenüber dem Rat der Gemeinde nicht nur über den wesentli-
chen Inhalt des Prüfberichtes berichten kann, sondern ggf. auch bereits Empfehlungen zum Umgang mit den 
Feststellungen der überörtlichen Prüfung geben kann. 
 
 
6. Zu Absatz 6 (Umgang mit Einwendungen der überörtlichen Prüfung): 
 
Der Prüfungsbericht der überörtlichen Prüfung über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde kann Einwendungen 
oder Feststellungen und Hinweise oder Empfehlungen enthalten. Nach Erhalt eines Prüfungsberichtes, der 
Einwendungen enthält, hat die Gemeinde die gesetzliche Pflicht und das Recht, gegenüber der Gemeindeprü-
fungsanstalt und ihrer Aufsichtsbehörde innerhalb einer dafür bestimmten Frist dazu eine Stellungnahme abzu-
geben. Die Gemeinde muss in ihrer Stellungnahme darlegen, ob und wie sie den Einwendungen abhilft und ihre 
Haushaltswirtschaft so führt, dass sie sich in der Zukunft im zulässigen haushaltsrechtlichen Rahmen bewegt.  
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 105 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 1078 

Die Gemeindeprüfungsanstalt kann, die Aufsichtsbehörde sollte der Gemeinde dazu eine bewertende Antwort 
geben. In den Fällen, in denen die Gemeinde den von der überörtlichen Prüfung vorgetragenen Einwendungen 
nicht nachkommen kann oder sie zu den im Prüfungsbericht angesprochenen Sachverhalten eine andere Auf-
fassung als die Gemeindeprüfungsanstalt vertritt, muss sie diese Sachlage in ihrer Stellungnahme ausdrücklich 
und bezogen auf die jeweilige Einwendung darlegen.  
 
Für die Gemeindeprüfungsanstalt besteht damit die Möglichkeit, die von der Gemeinde vorgetragenen Argu-
mente zu bewerten und ihre Auffassung hinsichtlich der angesprochenen Einwendungen zu überprüfen. Soweit 
die Gemeindeprüfungsanstalt weiterhin an ihrer Auffassung festhält, hat sie dieses der Gemeinde mitzuteilen 
und sollte gleichzeitig auch die Aufsichtsbehörde der Gemeinde darüber informieren. In solchen Fällen hat dann 
die Gemeinde ihre Aufsichtsbehörde um eine Entscheidung in der Sache zu bitten. Der aufsichtsrechtlichen 
Entscheidung soll dabei eine Beurteilung in der Sache vorausgehen, bei der die beanstandeten örtlichen Ver-
hältnisse in sachlicher und zeitlicher Hinsicht, z. B. bezogen auf den Abschlussstichtag des Haushaltsjahres, 
objektiv betrachtet und auch hinsichtlich der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen bewertet werden.  
 
Die von der Aufsichtsbehörde getroffene Entscheidung ist von der Gemeinde - auch bei gegenteiliger Auffas-
sung - umzusetzen. Über die Entscheidung ist auch die Gemeindeprüfungsanstalt zu unterrichten. Durch diese 
Vorschrift soll eine Gleichbehandlung der Gemeinden beim Auftreten von Einwendungen im Rahmen der 
überörtlichen Prüfung gewährleistet werden. Das gesetzlich vorgesehene Verfahren über die Beseitigung der 
von der Gemeindeprüfungsanstalt ausgesprochenen Einwendungen dürfte sich grundsätzlich auf besondere 
Einzelfälle bei den Gemeinden beschränken.  
 
Bereits im Rahmen der Durchführung der überörtlichen Prüfung sollte daher von der Gemeinde versucht wer-
den, vorhandene Differenzen über Sachverhalte der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zwischen den Prüfern 
der Gemeindeprüfungsanstalt und der Gemeinde als Geprüfte auszuräumen, z. B. ggf. auch im Rahmen der 
vorgesehenen Schlussbesprechung. Der Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt würde dann nur noch 
wichtige Hinweise und Empfehlungen, aber keine tatsächlichen Einwendungen mehr enthalten, weil diese be-
reits im gegenseitigen Einvernehmen zwischen der Gemeinde und der Gemeindeprüfungsanstalt sowie ggf. 
unter Beteiligung der Aufsichtsbehörde der Gemeinde im Vorfeld ausgeräumt werden konnten.  
 
 
7. Zu Absatz 7 (Beratungsrecht der Gemeindeprüfungsanstalt): 
 
7.1 Zu Satz 1 (Beratung bei unterschiedlichen Fragestellungen): 
 
7.01 Allgemeine Grundlagen 
 
Das Gesetz über die Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt hat dieser auch die Möglichkeit der Beratung von 
Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und Verbände und Einrichtungen des öffentlichen Rechts eingeräumt, zu 
denen auch die Gemeinden zu zählen sind. Eine solche Beratung baut nicht auf einer gesetzlichen Verpflichtung 
auf, sondern setzt bei den betreffenden Institutionen einen Bedarf und eine Entscheidung voraus, dass die Ge-
meindeprüfungsanstalt als geeignete Stelle diese Aufgabe wahrnehmen soll.  
 
Diese Beratung muss von der jeweiligen Institution auf freiwilliger Basis beauftragt werden. Um diese Aufgaben-
stellung der Gemeindeprüfungsanstalt transparent zu machen und klarstellend von der gesetzlichen überörtlichen 
Prüfung abzugrenzen, enthält diese Vorschrift die Vorgabe, dass eine Beratung durch die Gemeindeprüfungsan-
stalt eines vorherigen Antrags der betreffenden Institution bedarf. Außerdem werden in der Vorschrift zwei Bera-
tungsfelder besonders herausgestellt.  
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7.1.1 Zu Nummer 1 (Beratung in Verwaltungsfragen): 
 
Die Vorschrift lässt eine Beratung der Gemeindeprüfungsanstalt in Fragen der Organisation und Wirtschaftlichkeit 
der öffentlichen Verwaltung bei den genannten Institutionen zu. Diese Beratung kann sich über die gesamten 
Möglichkeiten der öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit erstrecken soweit dabei die Fragen der Organisation 
und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung im Mittelpunkt der Beratung stehen. Dabei sollen auch Erkenntnisse aus 
der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt in die Beratung einfließen, um anhand fundierter Kennt-
nisse und praktischer Erfahrungen die notwendigen Beratungsleistungen erbringen zu können.  
 
 
7.1.2 Zu Nummer 2 (Beratung in bautechnischen Fragen): 
 
Die Beratung der Gemeindeprüfungsanstalt kann bei den genannten Institutionen sich auch auf bautechnische 
Fragen erstrecken sowie auf Fragen, die mit der Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von baulichen Maß-
nahmen zusammenhängen. Diese Fachkenntnisse, die bei manchen Gemeinden oftmals nur anlassbezogen 
benötigt werden, können daher im Einzelfall bei der Gemeindeprüfungsanstalt abgerufen werden. Die Gemeinde 
erspart sich dabei das Vorhalten einer Vielzahl von besonderen baufachlichen Kenntnissen und Unterlagen. 
 
 
7.2 Zu Satz 2 (Beratung von im öffentlichen Interesse tätigen juristischen Personen): 
 
Die Vorschrift lässt auch eine Beratung durch die Gemeindeprüfungsanstalt bei sonstigen im öffentlichen Interes-
se tätigen juristischen Personen zu. Sie erweitert dadurch den möglichen Kreis von Institutionen und Stellen, die 
auf freiwilliger Basis besondere Leistungen der Gemeindeprüfungsanstalt in Anspruch nehmen können. Eine 
Beratung kann dabei von der Gemeindeprüfungsanstalt nur durchgeführt werden, wenn dieses zuvor von der 
juristischen Person beantragt wurde.  
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt kann außerdem die juristische Person sowohl in Verwaltungsfragen als auch in 
bautechnischen Fragen beraten, auch wenn in der Gemeindeordnung - anders als im Gesetz über die Gemein-
deprüfungsanstalt der Satz 2 technisch an die eingerückte Nummer 2 des Satzes 1 angefügt worden ist. Es ist in 
diesen Fall sachgerecht, die Vorschrift des Satzes 2 nach ihrer Fassung im Gesetz über die Gemeindeprüfungs-
anstalt, also auf die Nummern 1 und 2 des Satzes 1 anzuwenden und nicht nur auf die Nummer 2 dieses Satzes.  
 
 
8. Zu Absatz 8 (Sicherung der Unabhängigkeit der Prüfer): 
 
8.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Nach der Vorschrift dürfen Prüfer der Gemeindeprüfungsanstalt, die bei einer Gemeinde an Prüfungen nach § 92 
Absatz 5 oder nach § 103 Absatz 1 Nummern 1 und 3 GO NRW mitgewirkt haben, nicht an Prüfungstätigkeiten 
der überörtlichen Prüfung der Gemeinde mitwirken. Um die Unabhängigkeit der Prüfer bei der überörtlichen Prü-
fung zu erhalten, ist deshalb ein Mitwirkungsverbot für die Prüfer an einer überörtlichen Prüfung der Gemeinde, in 
die der gemeindliche Jahresabschluss und/oder der gemeindliche Gesamtabschluss einbezogen wird, gesetzlich 
verankert worden. Die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Gemein-
de obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss des Rates der Gemeinde, der sich dabei der örtlichen Rechnungs-
prüfung bedient (vgl. §§ 101 und 103 GO NRW). Der Jahresabschluss und der Gesamtabschluss sind dabei nicht 
selbstständige Gegenstände der überörtlichen Prüfung. 
 
Durch ein Selbstprüfungsverbot soll gewährleistet und sichergestellt werden, dass die Prüfer der Gemeindeprü-
fungsanstalt, die bereits als Dritte an örtlichen Prüfungen dieser Gemeinde mitgewirkt haben, nicht als Prüfer bei 
der überörtlichen Prüfung derselben Gemeinde eingesetzt werden. Diese Vorschrift verweist nicht ausdrücklich 
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auf die Vorschrift des § 103 Absatz 7 GO NRW. Gleichwohl sollten die Ausschlussgründe für Prüfer auch bei 
einer überörtlichen Prüfung der Gemeinde Anwendung finden. Daher sollen auch die Prüfer nicht an einer 
überörtlichen Prüfung der Gemeinde mitwirken, wenn sie z. B. Mitglied des Rates der Gemeinde, Angehöriger 
des Bürgermeisters oder des Kämmerers oder des Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung oder seines 
Stellvertreters sind. 
 
Die Unabhängigkeit der Prüfer der überörtlichen Prüfung muss aber auch hinsichtlich der zulässigen Beratungstä-
tigkeiten der Gemeindeprüfungsanstalt gewährleistet werden. Die Gemeindeprüfungsanstalt soll Körperschaften 
und Anstalten sowie sonstige Organisationseinheiten des öffentlichen Rechts hinsichtlich verwaltungstechnischer 
sowie in bautechnischen Fragen beraten (vgl. § 2 Absatz 4 GPAG NRW). Diese Aufgaben dürfen grundsätzlich 
auch durch die Beschäftigten erledigt werden, die als Prüfer tätig sind. Es muss jedoch durch qualitätssichernde 
Strukturen gewährleistet sein, dass die Unabhängigkeit der Prüfer nicht beeinträchtigt wird und eine Einflussnah-
me der zu Beratenden auf die überörtliche Prüfung ausgeschlossen wird, um eine objektive und effektive überört-
liche Prüfung gewährleisten zu können. Das Vorliegen derartiger maßgebender Kriterien für die Prüfungstätigkeit 
soll immer aus Sicht eines sachkundigen Dritten beurteilt werden. 
 
 
8.2 Betroffene Prüfungsaufgaben  
 
8.2.1 Der Verweis auf § 92 Absatz 5 GO NRW 
 
Nach der Vorschrift hat der Rechnungsprüfungsausschuss des Rates der Gemeinde die Eröffnungsbilanz vor 
ihrer Feststellung zu prüfen. Er hat die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Restnut-
zungsdauern der Vermögensgegenstände in seine Prüfung einzubeziehen und über Art und Umfang der Prüfung 
sowie über das Ergebnis der Prüfung ist ein Prüfungsbericht zu erstellen. Der Umfang und der Inhalt der Prüfung 
der Eröffnungsbilanz erstrecken sich grundsätzlich auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Daher sind 
die Eröffnungsbilanz und der Anhang dahingehend zu prüfen, ob sie unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und der Schul-
denlage der Gemeinde zu vermitteln.  
 
Die örtliche Prüfung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz hat eine Kontrollfunktion, eine Informationsfunktion und 
eine Beglaubigungsfunktion. Sie findet ihre Fortsetzung in der Prüfung der jährlichen Bilanz, die Bestandteil des 
Jahresabschlusses der Gemeinde ist. Dieser örtlichen Prüfung folgt dann noch die überörtliche Prüfung der ge-
meindlichen Eröffnungsbilanz nach § 92 Absatz 6 GO NRW durch Prüfer der Gemeindeprüfungsanstalt. Durch 
den Verweis in der Vorschrift soll daher ein Selbstprüfungsverbot bei den Prüfern der Gemeindeprüfungsanstalt 
sichergestellt werden. 
 
 
8.2.2 Der Verweis auf § 103 Absatz 1 GO NRW 
 
8.2.2.1 Der Verweis auf Nummer 1 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses ist nach der Vorschrift eine Pflichtaufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung 
und Voraussetzung für die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat sowie für die Entlastung des Bür-
germeisters (vgl. § 96 GO NRW). Der Inhalt und die Durchführung der Prüfung sowie die Zuständigkeit für die 
Durchführung der Prüfung, aber auch die Behandlung des Prüfungsergebnisses sind gesondert in § 101 GO 
NRW „Prüfung des Jahresabschlusses, Bestätigungsvermerk“ geregelt. Der Jahresabschluss der Gemeinde ist 
danach vom Rechnungsprüfungsausschuss dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich darauf, ob 
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die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 
beachtet worden sind.  
 
Es ist aber auch das Ergebnis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr zu 
prüfen, denn die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in 
dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist (vgl. § 95 Absatz 1 Satz 1 GO 
NRW). In die Prüfung sind die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte 
Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen. Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde erwecken.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der Prüfung 
einen Prüfungsbericht zu erstellen. Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung ist in den 
Prüfungsbericht aufzunehmen. In die vorzunehmende Prüfung sind alle Bestandteile des Jahresabschlusses der 
Gemeinde sowie die dazugehörigen Anlagen einzubeziehen. Die für den Rechnungsprüfungsausschuss tätigen 
Abschlussprüfer haben sich deshalb einen Überblick über die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Gemeinde zu verschaffen.  
 
Aus der abschließenden Einschätzung ist dann das durchzuführende Prüfungsprogramm zu entwickeln. Die örtli-
che Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses als jährlich durchzuführende Abschlussprüfung hat zudem 
eine Kontroll-, Informations- und Beglaubigungsfunktion (vgl. § 322 HGB). Ihr folgt dann noch die überörtliche 
Prüfung durch Prüfer der Gemeindeprüfungsanstalt. Durch den Verweis in der Vorschrift soll daher ein Selbstprü-
fungsverbot von Prüfern sichergestellt werden. 
 
 
8.2.2.2 Der Verweis auf Nummer 3  
 
Die Prüfung des Gesamtabschlusses ist Pflichtaufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung und Voraussetzung für 
die Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat sowie für die Entlastung des Bürgermeisters (vgl. § 116 
i.V.m. § 96 GO NRW). Der Inhalt und die Durchführung der Prüfung sind in § 116 Absatz 6 GO NRW geregelt. 
Der Gesamtabschluss der Gemeinde ist danach vom Rechnungsprüfungsausschuss dahingehend zu prüfen, ob 
er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzge-
samtlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung des 
Gesamtabschlusses erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen 
und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.  
 
Der Gesamtlagebericht ist auch darauf zu prüfen, ob er mit dem Gesamtabschluss in Einklang steht und ob seine 
sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtla-
ge der Gemeinde erwecken. In die vorzunehmende Prüfung sind alle Bestandteile des Gesamtabschlusses der 
Gemeinde sowie die dazugehörigen Anlagen einzubeziehen. Der Abschlussprüfer hat sich deshalb einen Über-
blick über die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde zu verschaffen. Aus der abschließen-
den Einschätzung ist dann das durchzuführende Prüfungsprogramm zu entwickeln. Die örtliche Prüfung des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses als jährlich durchzuführende Abschlussprüfung hat zudem eine Kontrollfunktion, 
eine Informationsfunktion und eine Beglaubigungsfunktion. Durch den Verweis in der Vorschrift soll ein Selbstprü-
fungsverbot von Prüfern sichergestellt werden. 
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12. Teil 
 

Gesamtabschluss 
 
 
1. Die Inhalte und Ziele des Gesamtabschlusses 
 
1.1 Die Zwecke des Gesamtabschlusses 
 
Mit den haushaltsrechtlichen Vorschriften im 12. Teil der Gemeindeordnung sind wichtige Ziele aus der Reform 
des gemeindlichen Haushaltsrechts umgesetzt worden. Die Gemeinde ist nun jährlich zur Aufstellung eines Ge-
samtabschlusses verpflichtet, um einen Gesamtüberblick über ihre Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz-
gesamtlage zu erhalten und fortzuschreiben. Sie wird dabei wie eine einzige wirtschaftliche Einheit betrachtet und 
muss deshalb auch ihre vielfältigen eigenständigen Organisationsformen berücksichtigen, die als Betriebe neben 
der gemeindlichen Verwaltung zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde beitragen. Nur deren vollständige Einbezie-
hung in den gemeindlichen Gesamtabschluss ermöglicht und sichert eine zutreffende Darstellung der wirtschaftli-
chen Gesamtlage der Gemeinde. 
 
Der Gesamtabschluss dient deshalb auch dazu, negativen Folgen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft, die 
sich aus der Verschiebung von gemeindlichen Aufgaben in die Betriebe der Gemeinde ergeben, entgegen zu 
wirken. Das nachfolgende angepasste Schaubild (Quelle: NKF-Dokumentation 2003 S. 477) verdeutlicht die 
Zusammenfassung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Betriebe der Gemeinde mit der gemeindlichen 
Verwaltung, um eine einzige wirtschaftliche Einheit zu bilden, die vielfach auch als „Konzern Kommune“ bezeich-
net wird (vgl. Abbildung). 
 
 

Selbstständige “Kommunale Betriebe” 

Kapitalgesellschaften 
 

 ,      Rechtlich selbst- 
    ständige Stiftungen 

Anstalten des 
öffentlichen Rechts 

Eigenbetriebe und 
eigenbetriebsähnliche 

Einrichtungen 
 Zweckverbände 

Privatrechtliche 
Betriebe Öffentlich-rechtliche Betriebe 

Kernverwaltung 

“Konzern Kommune”  

 
Abbildung 211 „Der kommunale Konzern“ 

 
Die Gemeinde hat deshalb ihren Gesamtabschluss aus dem Einzelabschluss der gemeindlichen Verwaltung und 
den Einzelabschlüssen der gemeindlichen Betriebe aufzustellen (vgl. § 116 Absatz 1 GO NRW). Als gemeindli-
cher Betrieb gilt dabei eine organisatorisch selbstständige Wirtschaftseinheit der Gemeinde, die kaufmännische 
oder wirtschaftliche Interessen verfolgt, und zwar unabhängig von ihrer öffentlich-rechtlichen oder privatrechtli-
chen Rechtsform. Sie kann im eigenen Namen ihre Geschäfte führen, Verträge abschließen und Dienstleistungen 
erbringen und wird von der Gemeinde als Muttereinheit oftmals in vollem Umfang kontrolliert. In den haushalts-
rechtlichen Vorschriften werden die gemeindlichen Betriebe auch als verselbstständigte Aufgabenbereiche be-
zeichnet (vgl. § 116 Absatz 2 GO NRW).  
 
Durch die Zusammenfassung dieser Jahresabschlüsse sollen vorhandene Informationsmängel im gemeindlichen 
Bereich in Bezug auf die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde behoben werden. Die gewählte Bezeichnung 
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„Gesamtabschluss“ beinhaltet dabei insbesondere den Einheitsgedanken, der der Zusammenfassung und dem 
Ziel der Darstellung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde zugrunde liegt. Der Gesamtabschluss setzt 
dabei keine rechtsförmliche Zusammenfassung der gemeindlichen Betriebe mit der Verwaltung der Gemeinde 
voraus. Er gibt aber das Ergebnis der Gemeinde als einer fiktiven wirtschaftlichen Gesamtheit bzw. einer einzigen 
wirtschaftlichen Einheit unter Berücksichtigung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung wieder. Die gemeindlichen 
Betriebe werden dadurch nicht in ihrer selbstständigen Tätigkeit eingeschränkt und verlieren auch nicht ihre 
Rechtsform.  
 
Diese Gegebenheiten bringen es mit sich, dass bei der Vollkonsolidierung im Rahmen der Aufstellung des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses die unterschiedlichsten Leistungsbeziehungen zwischen der gemeindlichen 
Verwaltung und den Betrieben der Gemeinde sowie zwischen den Betrieben zu eliminieren sind (vgl. § 50 
GemHVO NRW i.V.m. §§ 303 und 305 HGB). Diese Sachlage kann dabei auch ein Anlass für eine Prüfung durch 
die Gemeinde sein, ob zur besseren Aufgabenerfüllung eine konzeptionelle Neuordnung der gemeindlichen Be-
teiligungen sachlich sinnvoll ist. Die Beurteilung und die Entscheidung darüber sowie die mögliche Umsetzung 
obliegen dabei der Gemeinde in eigener Verantwortung. 
 
Die Vorschriften über die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses sind in Anlehnung an die handels-
rechtlichen Vorschriften über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht sowie unter Berücksichtigung 
internationaler Standards erarbeitet worden (vgl. §§ 290 ff. HGB). Die handelsrechtlichen Vorschriften finden 
daher z.T. durch entsprechende Verweise eine unmittelbare Anwendung durch die Gemeinde. Die betreffenden 
Regelungen und die daraus abzuleitende Vorgehensweise wurde für die Gemeinde im Sinne der haushaltsrecht-
lichen Ziele und Zwecke als sachgerecht und geboten angesehen. Zu solchen Vorschriften gehören insbesondere 
die Bestimmungen im Handelsgesetzbuch über die Vollkonsolidierung (vgl. §§ 301, 303 bis 305, 307 bis 309 
HGB) und die Anwendung der Equity-Methode (vgl. §§ 311 und 312 HGB).  
 
Es bedurfte dabei aber keines ausdrücklichen Verweises auf weitere HGB-Vorschriften, denn z. B. sind die Pflicht 
zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses oder das gemeindliche Mutter-/Tochterverhältnis ausdrücklich haus-
haltsrechtlich bestimmt worden (vgl. § 116 GO NRW). Die für den gemeindlichen Gesamtabschluss erlassenen 
Vorschriften enthalten dabei jedoch keine Regelungen, aufgrund derer ein gemeindlicher Betrieb allein wegen 
seiner Geschäftstätigkeit oder seiner Größe aus dem örtlichen Konsolidierungskreis der Gemeinde ausgeschlos-
sen ist oder ausgeschlossen werden kann. 
 
 
1.2 Der Begriff „Gesamtabschluss“ 
 
Die Zielsetzung und der Zweck, einen Gesamtüberblick über die Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragsla-
ge der Gemeinde zu gewinnen (wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde), erforderte, diesem gesonderten ge-
meindlichen Abschluss als Informationsinstrument eine zutreffende Bezeichnung zu geben. Die Übernahme wich-
tiger Konsolidierungsvorschriften aus dem Regelungsbereich „Konzernabschluss“ des Referenzmodells HGB 
hätte auch die Übernahme der Bezeichnung „Konzernabschluss“ ermöglicht. Die gemeindlichen Besonderheiten 
erforderten jedoch einerseits eine Abgrenzung von dem privatrechtlich geprägten handelsrechtlichen Begriff und 
andererseits einen Zusammenhang mit dem Ziel der Darstellung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde.  
Der Begriff „Konzernabschluss“ wurde deshalb nicht übernommen. 
 
Für den „zusammengeführten“ Abschluss der Gemeinde als eine einzige wirtschaftliche Einheit aus gemeindli-
cher Verwaltung und den Betrieben der Gemeinde ist daher die Bezeichnung „Gesamtabschluss“ festgelegt wor-
den. Diese Bezeichnung soll einerseits verdeutlichen, dass eine Zusammenfassung aus den jahresbezogenen 
Ergebnissen der gemeindlichen Verwaltung und der Betriebe der Gemeinde erfolgt, um die wirtschaftliche Ge-
samtlage der Gemeinde darzustellen. Andererseits soll der gewählte Begriff sachgerecht auch den Zielen und 
Zwecken eines solchen Abschlusses nach Ablauf eines Geschäftsjahres bzw. eines Haushaltsjahres ausreichend 
gerecht werden. Dabei soll sichergestellt werden, dass durch den Gesamtabschluss insgesamt ein „wirtschaftli-
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ches Gesamtergebnis“ der Gemeinde dargestellt wird. Durch den gewählten Begriff lassen sich aber auch die 
Besonderheiten bei der Gemeinde berücksichtigen, die gegenüber dem privatrechtlichen Bereich bestehen und 
aufgezeigt werden müssen.  
 
 
1.3 Die Anwendung der Einheitsgrundsätze 
 
1.3.1 Der Grundsatz „Fiktion der wirtschaftlichen Einheit“ 
 
Die gesetzliche Festlegung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses soll zu einem Gesamtüberblick über die 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Berücksichtigung der gemeindlichen Auf-
gabenerfüllung führen. Der Gesamtabschluss soll daher auch ein haushaltswirtschaftlich zutreffendes Ergebnis 
der gesamten jahresbezogenen Tätigkeit (Aufgabenerfüllung) der Gemeinde darstellen. Diese Vorgaben beinhal-
ten, dass dem gemeindlichen Gesamtabschluss die „Fiktion der wirtschaftlichen Einheit“, gebildet aus gemeindli-
cher Verwaltung und den gemeindlichen Betrieben, zugrunde gelegt wird. Eine faktische wirtschaftliche Einheit 
liegt dabei nicht vor und kann auch nicht angenommen werden, denn die Betriebe der Gemeinde führen die ge-
meindlichen Aufgaben selbstständig durch. Sie können aber wirtschaftlich betrachtet wie ein Fachbereich oder 
eine Abteilung der gemeindlichen Verwaltung angesehen werden.  
 
Eine solche Sichtweise erleichtert die Anwendung der Einheitstheorie in Form der „Fiktion der wirtschaftlichen 
Einheit“ durch die Gemeinde beim gemeindlichen Gesamtabschluss. Um eine „wirtschaftliche Einheit“ zwischen 
den Betrieben der Gemeinde und der gemeindlichen Verwaltung tatsächlich zu schaffen, genügt es aber nicht, 
den Jahresabschluss der Verwaltung mit den Jahresabschlüssen der einzelnen Betriebe lediglich zusammenzu-
rechnen. Vielmehr sind wegen der Verflechtungen der gemeindlichen Verwaltung mit den Betrieben der Gemein-
de sowie zwischen den Betrieben besondere Konsolidierungsarbeiten erforderlich. 
 
Durch den gemeindlichen Gesamtabschluss kann daher, vergleichbar dem Jahresabschluss der gemeindlichen 
Verwaltung, ein haushaltswirtschaftliches Ergebnis für die gesamte Geschäftstätigkeit der Gemeinde ermittelt 
sowie die daraus entstehende Vermögens- und Schuldengesamtlage dargestellt werden. Es bedarf dazu aber 
grundsätzlich einer einheitlichen Anwendung von Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisregeln sowie der Abgren-
zung und Eliminierung „interner“ Beziehungen im Sinne des Gesamtabschlusses. Der gemeindliche Gesamtab-
schluss macht dabei aber die Jahresabschlüsse der gemeindlichen Verwaltung und der gemeindlichen Betriebe 
nicht überflüssig, sondern baut vielmehr unmittelbar darauf auf. 
 
  
1.3.2 Der Verzicht auf den Grundsatz „Fiktion der rechtlichen Einheit“ 
 
Durch die Konsolidierung der Jahresabschlüsse der gemeindlichen Verwaltung und der Betriebe der Gemeinde 
wird bei der Gemeinde dem Grundsatz der Einheit vollständig Rechnung getragen. Dazu bestehen in zulässiger 
Weise auch vielfach rechtliche „Unternehmensverbindungen“ im gemeindlichen Bereich (vgl. §§ 107 ff. GO 
NRW). Die „Fiktion der rechtlichen Einheit“ dürfte aber durch die tatsächlichen Verhältnisse bei der Gemeinde, bei 
der nebeneinander öffentliches und privates Recht durch die Betriebe und die Verwaltung anzuwenden ist, nur 
eingeschränkt möglich bzw. nicht vollständig umsetzbar sein. Gleichwohl wirkt sich die „Fiktion der rechtlichen 
Einheit“ beim gemeindlichen Gesamtabschluss mindestens mittelbar aus.  
 
Die Auswirkungen zeigen sich insbesondere dann, wenn im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses die 
„konzerninternen“ Beziehungen im gemeindlichen Beteiligungsportfolio, z. B. aus Lieferungen und Leistungen 
zwischen den Betrieben und der gemeindlichen Verwaltung, zu eliminieren sind. In den Fällen, in denen der 
Grundsatz der „Fiktion der rechtlichen Einheit“ in vollem Umfang auch beim gemeindlichen Gesamtabschluss 
Anwendung fände, wäre ein sehr strenger Maßstab bei der Umsetzung der „Einheitlichkeit“ nach den Anforderun-
gen des gemeindlichen Jahresabschlusses anzulegen. Diese Sachlage würde sich dann auch auf den Umgang 
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mit den Ansatz-, Bewertungs- und Ausweissachverhalten bei der gemeindlichen Verwaltung und den gemeindli-
chen Betrieben auswirken. Der Verzicht auf die Anwendung des Grundsatzes der „Fiktion der rechtlichen Einheit“ 
dürfte daher die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses erleichtern.  
 
 
2. Das Mutter-Tochter-Verhältnis im gemeindlichen Bereich 
 
2.1 Die Verwaltung als öffentlich-rechtliche „Muttereinheit“ 
 
Im Gesamtabschluss der Gemeinde soll die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der in den Ge-
samtabschluss einbezogenen gemeindlichen Betriebe und der Verwaltung der Gemeinde insgesamt so darge-
stellt werden, als ob es sich bei der Gemeinde um eine einzige wirtschaftliche Einheit handeln würde. Dieser 
Grundsatz erfordert einerseits, den gemeindlichen Gesamtabschluss aus Sicht der Muttereinheit „gemeindliche 
Verwaltung“ aufzustellen, sodass die Tochtereinheiten die gemeindlichen Betriebe als organisatorisch selbststän-
dige Aufgabenbereiche anzusehen sind.  
 
Die organisatorischen Gegebenheiten der Gemeinde bei ihrer Aufgabenerfüllung prägen in einem erheblichen 
Maße das Vorliegen eines Mutter-Tochter-Verhältnisses. Der gemeindliche Konsolidierungskreis kann aber 
dadurch abgegrenzt werden, um die voll zu konsolidierenden Betriebe zu bestimmen (vgl. § 116 Absatz 2 GO 
NRW). Im Sinne des gemeindlichen Gesamtabschlusses wird deshalb jede wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche 
Betätigung der Gemeinde außerhalb ihrer Verwaltung als „Betrieb“ bezeichnet. Die Bezeichnung erfolgt unab-
hängig davon, ob die Betätigung der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form erfolgt.  
 
Unter Beachtung der konzeptionellen Vorschriften im 11. Teil der Gemeindeordnung „Wirtschaftliche Betätigung 
und nicht wirtschaftliche Betätigung“ (vgl. §§ 107 bis 115 GO NRW) und der Vorschrift des § 116 GO NRW stellt 
die Verwaltung der Gemeinde aus haushaltsrechtlicher Sicht die „Muttereinheit“ im Sinne des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses dar. Der Verwaltung werden besondere Kontrollfunktionen sowie Informations- und Mitwir-
kungsrechte gegenüber den gemeindlichen Betrieben als Tochtereinheiten zugestanden. Es kommt dabei nicht 
darauf an, ob bestimmte Rechte dem Rat der Gemeinde vorbehalten sind (vgl. § 41 GO NRW). Der gemeindli-
chen Verwaltung obliegt daher die Pflicht, jährlich einen gemeindlichen Gesamtabschluss unter Einbeziehung 
ihrer Tochtereinheiten in Form öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Betriebe aufzustellen.  
 
Die Betriebe der Gemeinde werden als gemeindliche Tochtereinheiten betrachtet, sofern jeweils die dafür ein-
schlägigen Voraussetzungen im Sinne des gemeindlichen Gesamtabschlusses vorliegen. Sie werden dabei fiktiv 
so gestellt, als würden sie zu einem Teil der gemeindlichen Verwaltung, sodass insgesamt gesehen eine neue 
„Gesamtverwaltung“ entsteht. Ein Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der Gemeinde und ihren Betrieben besteht 
im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses jedoch nicht nur mit den Betrieben in privatrechtlicher Form, 
sondern auch mit den Betrieben in öffentlich-rechtlicher Form. Durch diese Verbindungen können unmittelbare 
und mittelbare Beziehungen und Verknüpfungen zwischen der Gemeinde und ihren Betrieben sowie zwischen 
den gemeindlichen Betrieben bestehen. In diesem Zusammenhang soll deshalb haushaltsrechtlich zwischen 
verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen unterschieden werden. 
 
 
2.2 Die verbundenen Unternehmen als gemeindliche Tochtereinheiten 
 
Als gemeindliche Tochtereinheiten werden insbesondere Betriebe der Gemeinde eingestuft, die in der gemeindli-
chen Bilanz unter dem Bilanzposten „Anteile an verbundenen Unternehmen“ gesondert anzusetzen und im ge-
meindlichen Gesamtabschluss voll zu konsolidieren sind. Diese Gegebenheiten liegen regelmäßig bei gemeindli-
chen Betrieben des privaten Rechts vor, wenn diese unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde stehen bzw. 
die Gemeinde auf den Betrieb einen beherrschenden Einfluss ausübt (vgl. § 15 ff. AktG sowie § 290 HGB).  
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Ein solcher Einfluss der Gemeinde auf einen Betrieb ist i.d.R. anzunehmen, wenn eine Beteiligung an dem Be-
trieb von mehr als 50 % vorliegt oder andere Gründe, z. B. ein Beherrschungsvertrag, für einen solchen Einfluss 
bei einem gemeindlichen Betrieb sprechen. Die Eigengesellschaften der Gemeinde, die dadurch gekennzeichnet 
sind, dass die Gemeinde alleinige Gesellschafterin des Unternehmens ist (Beteiligungsquote von 100 v.H.), sind 
regelmäßig als verbundene Unternehmen einzuordnen.  
 
In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass ein gemeindlicher Betrieb in der Form des privaten 
Rechts als Tochtereinheit der Gemeinde keine Prüfungsbefreiung für seinen eigenen Jahresabschluss in An-
spruch nehmen kann (vgl. § 264 Absatz 3 HGB). Die Gemeinde kann zudem bei zu klärenden Fragestellungen im 
Rahmen ihres Gesamtabschlusses den Sachverhalt auch danach prüfen: „Wie würde gehandelt bzw. entschie-
den, wenn der jeweilige gemeindliche Betrieb tatsächlich ein Teil der gemeindlichen Verwaltung wäre“. 
 
 
2.3 Die Beteiligungen als gemeindliche Tochtereinheiten 
 
Als gemeindliche Tochtereinheiten werden auch die Betriebe der Gemeinde eingestuft, die in der gemeindlichen 
Bilanz unter dem Bilanzposten „Beteiligungen“ gesondert anzusetzen sind. Als „Beteiligungen“ sind dabei alle 
Anteile der Gemeinde, d.h. die mitgliedschaftlichen Vermögens- und Verwaltungsrechte an gemeindlichen Betrie-
ben einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Betrieben herzustel-
len. Eine Beteiligung der Gemeinde liegt i.d.R. vor, wenn sie an einem Unternehmen mit mehr als 20 v.H. beteiligt 
ist (vgl. § 271 Absatz 1 HGB). Als Beteiligungen kommen dabei in Betracht, die Anteile an Kapitalgesellschaften 
(dies betrifft auch gemeinnützige Gesellschaften) und die Anteile an sonstigen juristischen Personen. 
 
Ein Ansatz in der gemeindlichen Bilanz setzt dabei voraus, dass die Verbindung zum betreffenden Betrieb dem 
gemeindlichen Geschäftsbetrieb dient und einen Beitrag zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde leistet oder leisten 
kann. Eine Trennung der Beteiligungen in Unternehmen und Einrichtungen nach den Vorgaben der Vorschrift des 
§ 107 GO NRW (Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung) und der Vorschrift des § 108 GO NRW (Unternehmen 
und Einrichtungen des privaten Rechts) ist hier nicht relevant. Bei gemeindlichen Betrieben in der Rechtsform des 
privaten Rechts ist der Unternehmensbegriff im handelsrechtlichen Sinne anzuwenden. Es ist dabei unerheblich, 
ob bei der Gemeinde die Anteile an diesen Betrieben in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht.  
 
 
2.4 Die Sondervermögen als gemeindliche Tochtereinheiten 
 
Als gemeindliche Tochtereinheiten werden auch die organisatorisch selbstständigen Betriebe der Gemeinde in 
öffentlich-rechtlicher Form eingestuft, die in der gemeindlichen Bilanz unter dem Bilanzposten „Sondervermögen“ 
gesondert anzusetzen sind. Solche Tochtereinheiten sind gesondert in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, 
wenn sie eine abgesonderte Haushalts- und Wirtschaftsführung mit einem eigenen Rechnungswesen und Jah-
resabschluss haben (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 4 GO NRW). Sofern diese Gegebenheiten vorliegen, werden 
diese Einheiten haushaltsmäßig den rechtlich selbstständigen Betrieben der Gemeinde gleichgestellt. Diese 
haushaltswirtschaftliche Festlegung wirkt sich auch auf den gemeindlichen Gesamtabschluss aus.  
 
Zum Sondervermögen der Gemeinde, das in den gemeindlichen Gesamtabschluss einbezogen werden muss, 
gehören als gemeindliche Betriebe daher die wirtschaftlichen Unternehmen (vgl. § 114 GO NRW) und die organi-
satorisch verselbstständigten Einrichtungen (vgl. § 107 Absatz 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
(vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 3 GO NRW). Die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind wich-
tige Organisationsgebilde der Gemeinde, die wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbstständig sind (vgl. Eigen-
betriebsverordnung (EigVO NRW). Für solche Betriebe werden Sonderrechnungen und die Aufstellung eigener 
Jahresabschlüsse verlangt.  
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Die rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen der Gemeinde können auch in den 
Gesamtabschluss einzubeziehende Sondervermögen der Gemeinde darstellen, z. B. eigene Zusatzversorgungs-
kassen oder Eigenunfallversicherungen der Gemeinde. Diese Sachlage ist gegeben, sofern diese Einheiten von 
der Gemeinde als organisatorisch selbstständige Betriebe geführt und haushaltsmäßig in entsprechender Weise 
wie die Eigenbetriebe behandelt werden.  
 
 
3. Die Schritte zum gemeindlichen Gesamtabschluss  
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, jährlich zum Abschlussstichtag einen Gesamtabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen (vgl. § 116 GO NRW). Neben den GoB hat die 
Gemeinde für ihren Gesamtabschluss auch die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung (GoK), 
die sich in der in der Privatwirtschaft entwickelt haben, zu beachten. Bei der Aufstellung des gemeindlichen Ge-
samtabschlusses sind außerdem die örtlichen Besonderheiten zu berücksichtigen. Diese Gegebenheiten beein-
flussen die Arbeiten zur Aufstellung des Gesamtabschlusses in fachlicher und zeitlicher Hinsicht in einem wesent-
lichen Umfang.  
 
Die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses bzw. die dafür notwendige Konsolidierung erfordert zu-
dem eine Vielzahl von „technischen“ Schritten, um das notwendige Zusammenspiel zwischen gemeindlicher Ver-
waltung und den gemeindlichen Betrieben zu erreichen. Diese Schritte müssen aufeinander aufbauen und aufei-
nander abgestimmt sein. Mit dem nachfolgenden Schema werden einige wichtige Schritte, die für die Erstellung 
des Gesamtabschlusses notwendig sind, in allgemeiner Form vorgestellt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Schritte zum gemeindlichen Gesamtabschluss 

 
 

BEZEICHNUNG 
 

AUFGABEN 

 
Abgrenzung 

des gemeindlichen  
Konsolidierungskreises 

 

 
Festlegungen: 
- welche gemeindlichen Betriebe mit der Gemeinde eine Rechtsein-

heit bilden,  
- an gemeindlichen Betrieben und Vermögensmassen mit Nennkapi-

tal die Gemeinde eine Beteiligung hält,  
- welche Anstalten von der Gemeinde auf der Grundlage der Verord-

nung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt 
des öffentlichen Rechts getragen werden, 

-  welche Mitgliedschaften in Zweckverbänden bestehen,  
- welche rechtlich selbstständigen kommunalen Stiftungen bestehen, 

bei denen die Gemeinde Stifter ist, 
-        bei welchen sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträgern 

die Gemeinde aufgrund rechtlicher Verpflichtung deren finanzielle 
Existenz wesentlich sichert. 

 

 
Aufbereitung 

der Einzelabschlüsse 
der Einheiten  

des Konsolidierungskreises 
 

      
-       Vereinheitlichung des Bilanzstichtags, 
-        Anpassen an die gemeindliche Bilanzierung und Bewertung sowie 

den Ausweis (Gemeindebilanz II – GB II), 
-        Anpassen an die gemeindliche Ertrags- und Aufwandserfassung 

(Ergebnisrechnung II – ER II), 
-       ggf. Währungsumrechnungen. 
 

 
Erstellen 

eines Summenabschlusses 
 

     
-        Addition der aktiven und passiven Bilanzposten aller einzelnen 

Bilanzen auf der Basis der GB II (Vollkonsolidierung), 
 -       Addition der Ertrags- und Aufwandspositionen der einzelnen GUV 

auf der Basis der ER II (Vollkonsolidierung), 
-        Übernahme des fortgeschriebenen Beteiligungsbuchwertes (bei der 

Equity-Methode). 
 

 
Durchführung 

 
- Vollkonsolidierung, 
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Die Schritte zum gemeindlichen Gesamtabschluss 

 
 

BEZEICHNUNG 
 

AUFGABEN 
der Konsolidierungsmaßnahmen 

 
         (Kapitalkonsolidierung nach der Erwerbsmethode), 
         (Schuldenkonsolidierung), (Zwischenergebniseliminierung), Auf-

wands- und Ertragskonsolidierung), 
- Konsolidierung nach der Equity-Methode 
         (Kapitalanteilsmethode), 
-        dabei insgesamt, Eliminierung der konzerninternen Beziehungen. 
 

Aufstellung 
der Bestandteile und Anlagen 

des Gesamtabschluss 

 
- Gesamtergebnisrechnung, 
- Gesamtbilanz, 
- Gesamtanhang, 

-      beizufügen: Kapitalf lussrechnung nach DRS 2, 
- Anlagen:  

-  Gesamtlagebericht,  
-  Beteiligungsbericht. 

 

Wirkungen  
der Gesamtsteuerung 

 
- Gesamtabschluss- bzw. Gesamtbilanzanalyse für die Ausgestaltung 

der örtlichen Steuerung. 
 

Abbildung 212 „Die Schritte zum Gesamtabschluss“ 
 
Eines der wichtigsten Schritte zur Aufstellung des Gesamtabschlusses ist die Erstellung eines Summenabschlus-
ses. Dieser Abschluss wird als Gemeindebilanz II (GB II) bezeichnet, um eine Abgrenzung zu den Jahresab-
schlüssen der einzelnen gemeindlichen Betriebe zu erreichen, die darin einbezogen werden. Der aus der Addition 
der Jahresabschlüsse der gemeindlichen Betriebe gewonnene Summenabschluss ist dann durch weitere Konso-
lidierungsmaßnahmen zu einem Gesamtabschluss umzuformen. Zur Aufstellung des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses gehört aber auch, die Bilanzansätze der in den Gesamtabschluss einbezogenen gemeindlichen Betrie-
be mit dem Eigenkapital des jeweiligen Betriebes zu verrechnen (Kapitalkonsolidierung).  
 
Die Forderungen und Verbindlichkeiten der in den Gesamtabschluss einbezogenen gemeindlichen Betriebe und 
der gemeindlichen Verwaltung sind gegeneinander aufzurechnen (Schuldenkonsolidierung). Hinzu kommt die 
Aufrechnung von Aufwendungen und Erträgen aus Geschäften zwischen den in den Gesamtabschluss einbezo-
genen gemeindlichen Betrieben und der gemeindlichen Verwaltung (Aufwands- und Ertragskonsolidierung). Au-
ßerdem sind die aus „Konzernsicht“ nicht realisierten Gewinne und Verluste sind aus den Beständen zu eliminie-
ren (Zwischenergebniseliminierung).  
 
Die Gemeinde hat den Buchungen für den gemeindlichen Gesamtabschluss zudem sachgerechte Belege zu-
grunde zu legen, damit der Nachweis der richtigen und vollständigen Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtun-
gen erbracht wird (vgl. § 27 Absatz 3 GemHVO NRW). Diese Buchungsbelege müssen dabei Hinweise enthalten, 
durch die eine Verbindung zu den Eintragungen in den Büchern hergestellt wird. Sie müssen ggf. eine Beurtei-
lung darüber zulassen, dass für Zwecke des gemeindlichen Gesamtabschlusses keine Anpassungsbuchungen 
vorzunehmen sind. 
 
Bei diesen Konsolidierungsarbeiten für den gemeindlichen Gesamtabschluss ist wesentlich, dass durch die rech-
nerische Zusammenfassung der Jahresergebnisse der gemeindlichen Verwaltung und der Betriebe keine neue 
eigenständige Rechtspersönlichkeit entsteht, auch nicht in fiktiver Form. Der gemeindliche Gesamtabschluss hat 
zudem keine Zahlungsbemessungsfunktion, z. B. für die Berechnung von Ausschüttungen oder Verlustabde-
ckungen. Er ist auch nicht eine Grundlage für die Zwecke der Besteuerung. Der Gesamtabschluss der Gemeinde 
dient daher ausschließlich der Information über die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde zum Abschluss-
stichtag eines Haushaltsjahres. Er ersetzt daher auch nicht die Jahresabschlüsse der gemeindlichen Verwaltung 
und der einzelnen Betriebe, auch wenn diese Einheiten ihre Abschlüsse zum gleichen Stichtag aufstellen. 
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4. Keine befreiende Wirkung des Gesamtabschlusses für die Betriebe 
 
In den Gesamtabschluss der Gemeinde sind auch die Betriebe der Gemeinde einzubeziehen, die bereits nach 
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ein Mutterunternehmen darstellen und deshalb zur Aufstellung eines 
Konzernabschlusses verpflichtet sind (vgl. § 290 HGB). Die Gemeinde erfüllt mit ihrem Gesamtabschluss keine 
Konzernrechnungslegungspflicht nach den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften. In solchen Fällen tritt 
deshalb wegen der Verpflichtung der Gemeinde zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses nach haushaltsrechtli-
chen Vorschriften keine befreiende Wirkung hinsichtlich des betrieblichen Konzernabschlusses für die Betriebe 
ein, die Tochterunternehmen im Sinne der handelsrechtlichen Vorschriften sind (vgl. § 291 Absatz 1 Satz 1 HGB).  
 
Eine solche befreiende Wirkung tritt zwar generell unabhängig von der Rechtsform und der Größe des Mutterun-
ternehmens nach dem Handelsrecht ein. Es besteht dafür aber die Bedingung, dass es sich bei demjenigen, der 
eine befreiende Wirkung durch seine Konzernrechnungslegung auslöst, um ein Unternehmen in der Rechtsform 
einer Kapitalgesellschaft handeln muss. Dieses Unternehmen muss zur Konzernrechnungslegung nach dem 
Handelsrecht verpflichtet sein. Als Mutterunternehmen, die einen befreienden Konzernabschluss nach den han-
delsrechtlichen Vorgaben erstellen können, scheiden aber die Gemeinden, der Bund und die Länder sowie Pri-
vatpersonen aus. Eine Prüfung der gemeindlichen Betriebe über das Vorliegen von Befreiungsvoraussetzungen 
nach den handelsrechtlichen Vorschriften wird dadurch entbehrlich. 
 
 
5. Der erste Gesamtabschluss der Gemeinde 
 
5.1 Die Festlegung des Abschlussstichtages 
 
Die Gemeinde hat eigenverantwortlich unter Einbeziehung der gesetzlichen Vorgaben, den Stichtag für ihren 
ersten Gesamtabschluss festzulegen. Nach der einschlägigen gesetzlichen Bestimmung muss der erste ge-
meindliche Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW spätestens bezogen auf den Stichtag 31. Dezember 2010 
von der Gemeinde aufgestellt werden. Die Gemeinde konnte dafür aber auch einen früheren Termin festlegen 
(vgl. §  2 NKFEG). Sie konnte bereits in der Zeit vom In-Kraft-Treten des NKFG zum 01.01.2005 einschließlich 
des Jahres 2009 einen Gesamtabschluss jeweils zum Schluss eines Haushaltsjahres aufstellen, wenn von ihr 
bereits ein Jahresabschluss nach § 95 GO NRW aufgestellt worden ist. Mit dem Stichtag soll u.a. eine zügige und 
einheitliche Einführung des Gesamtabschlusses durch die Gemeinden gewährleistet werden.  
 
 
5.2 Die Erstkonsolidierung 
 
5.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Aufstellung des ersten Gesamtabschlusses wird als Erstkonsolidierung bezeichnet, weil erstmals die ge-
meindliche Verwaltung und die gemeindlichen Betriebe in dem Gesamtabschluss der Gemeinde zusammenge-
fasst werden. Der jeweilige Anteil der Gemeinde an einem Betrieb wird dabei gegen das anteilige Eigenkapital in 
der Form aufgerechnet (konsolidiert), dass der Beteiligungsbuchwert in der Bilanz der Gemeinde durch den Wert 
der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden des betreffenden Betriebes ersetzt wird. Die Aufstellung 
des Gesamtabschlusses orientiert sich daher an den handelsrechtlichen Regelungen über die Konzernrech-
nungslegung unter Berücksichtigung von gemeindlichen Besonderheiten. Die Konsolidierung wird dabei an die 
Bedingungen geknüpft, die für die Gemeinde als Muttereinheit gelten. Die gemeindlichen Betriebe als Tochterein-
heiten müssen deshalb ggf. Anpassungen bei ihren bilanzierten Wertansätzen vornehmen.  
 
Der Einbeziehung der gemeindlichen Betriebe in den Gesamtabschluss der Gemeinde sind die Wertverhältnisse 
im Zeitpunkt der Wertermittlung (Erwerbsstichtag) zugrunde zu legen, sodass eine Gesamtbilanz als „Gesamter-
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öffnungsbilanz“ erstellt werden kann. Zu berücksichtigen ist, dass vor dem betreffenden Haushaltsjahr, in dem der 
Abschlussstichtag liegt, i.d.R. noch keine Erträge und Aufwendungen sowie Zahlungen bei den gemeindlichen 
Betrieben im Sinne der wirtschaftlichen Einheit entstanden sind, die dem betreffenden Haushaltsjahr zugerechnet 
werden können. 
 
 
5.2.2 Die Festlegung eines Erwerbsstichtages 
 
5.2.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die erstmalige Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses nach den Vorschriften des gemeindlichen 
Haushaltsrechts und unter Anwendung von Vorschriften des Handelsgesetzbuches stellt eine besondere Fallge-
staltung für die Gemeinde dar. Sie erfordert eine Festlegung des Beginns der wirtschaftlichen Einheit. Der erste 
gemeindliche Gesamtabschluss kann dann die Aufgabe erfüllen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln.  
 
Dieser Zeitpunkt wird als Erwerbsstichtag bezeichnet, zu dem für die erste Konsolidierung die bilanziellen Wert-
ansätze auf der Grundlage der tatsächlichen Verhältnisse, betrachtet als „fiktive“ Anschaffung oder Errichtung 
eines gemeindlichen Betriebes, bestimmt werden. Dadurch kann ein „Konzernwirtschaftjahr“ beginnen, dass 
entsprechende Abstimmung zwischen der gemeindlichen Kernverwaltung und den gemeindlichen Betrieben er-
fordert. Außerdem wird durch die Festlegung des Zeitpunktes die für den gemeindlichen Gesamtabschluss vor-
gesehene Kapitalflussrechnung ermöglicht.  
 
Unter Berücksichtigung, dass der letztmögliche Stichtag für den ersten Gesamtabschluss gesetzlich bestimmt 
wurde (nach § 2 NKFEG der 31. Dezember 2010), jedoch nicht gleichzeitig festgelegt wurde, wann die Betrach-
tung und Bewertung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde beginnt, muss der sachgerechte Erwerbs-
stichtag örtlich festgelegt werden. In Anlehnung an die Einführung des NKF ist es für die Gemeinde sachlich sinn-
voll, entweder den Eröffnungsbilanzstichtag oder den Jahresbeginn vor dem ersten Abschlussstichtag für den 
gemeindlichen Gesamtabschluss zu bestimmen.  
 
 
5.2.2.2 Der Eröffnungsbilanzstichtag als Erwerbszeitpunkt 
 
Der Erwerbsstichtag stellt den Ausgangspunkt für die Einbeziehung der gemeindlichen Betriebe in den örtlichen 
Gesamtabschluss dar. Dieser könnte in Zusammenhang mit der Einführung des NKF gebracht werden, sodass 
der jeweilige Eröffnungsbilanzstichtag der Gemeinde auch den Erwerbsstichtag darstellen würde. Für einen sol-
chen Erwerbsstichtag spricht, dass die gemeindlichen Betriebe für diesen Zeitpunkt mit dem vorsichtig geschätz-
ten Zeitpunkt zu bewerten waren und daher ein „Marktwert“ festzustellen bzw. diesem nahe zu kommen war, 
auch wenn gesetzlich Bewertungsvorgaben gemacht wurden und Bewertungsvereinfachungen zugelassen wa-
ren. Außerdem gelten die für den Eröffnungsbilanzstichtag ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwerte für die 
künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das gemeindliche Vermögen, denn die-
ses ist gesetzlich bestimmt worden (vgl. § 92 Absatz 3 GO NRW).  
 
Mit dieser Festlegung wäre der Vorteil verbunden, dass alle gemeindlichen Betriebe stichtagsbezogen bewertet 
und entsprechend ihrer Zweckbestimmung aus Sicht der Gemeinde unter den „Finanzanlagen“ in der gemeindli-
chen Eröffnungsbilanz angesetzt wurden. Außerdem die für die gemeindlichen Betriebe ermittelten Werte als 
Anschaffungskosten dem der Gemeinde zustehenden anteiligen Eigenkapital in der jeweiligen Bilanz der ge-
meindlichen Betriebe. Dieser Sachverhalt würde bewirken, dass im Prinzip für alle Gemeinden eine vergleichbare 
Ausgangslage besteht, auch wenn einzelne Gemeinden von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, einen vor 
dem letztmöglichen Stichtag (1. Januar 2009) liegenden Jahresbeginn (frühestens der 1. Januar 2005) für ihre 
Eröffnungsbilanz zu wählen. Aber auch in diesen Fällen liegt aber ein fiktiver Erwerb der gemeindlichen Betriebe 
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vor, sodass deren Werte (fiktive Anschaffungskosten) ebenso bis zum örtlich festgelegten Konsolidierungszeit-
punkt fortzuführen sind. 
 
 
5.2.2.3 Der Erwerbszeitpunkt im Jahr des Abschlussstichtages 
 
Nach der Vorschrift des § 2 NKFEG ist spätestens zum Stichtag 31. Dezember 2010 von der Gemeinde der erste 
Gesamtabschluss aufzustellen. Im Zusammenhang mit den Vorschriften über den gemeindlichen Gesamtab-
schluss in § 116 GO NRW und mit der ausdrücklichen Verwendung des Wortes „Gesamtabschluss“ in der o.a. 
Vorschrift hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass auch der erste gemeindliche Gesamtabschluss aus 
allen seinen gesetzlich bestimmten Teilen bestehen muss. Diese Vorgabe der Vollständigkeit bringt es mit sich, 
dass der Erwerbszeitpunkt mindestens so bestimmt sein muss, dass auch eine Gesamtergebnisrechnung und 
eine Gesamtkapitalflussrechnung aufstellbar sind.  
 
In diesem Zusammenhang wäre in Anlehnung an die mögliche erstmalige Einbeziehung eines Tochterunterneh-
mens nach den handelsrechtlichen Vorschriften in den Konzernabschluss der Zeitpunkt 1. Januar des Jahres, in 
dem am 31. Dezember der Stichtag des ersten Gesamtabschlusses liegt, der zutreffende Erwerbsstichtag. Dies 
ermöglicht, zum Abschlussstichtag einen gemeindlichen Gesamtabschluss mit allen seinen Bestandteilen aufzu-
stellen. Diese Festlegung bewirkt, dass die Gemeinde für das betreffende Haushaltsjahr und zum Stichtag 1. 
Januar eine Gesamteröffnungsbilanz aufzustellen hat.  
 
 
5.2.2.4 Gesamtabschluss und „Jahreseröffnungsbilanz“ 
 
Die Notwendigkeit für die Gemeinde, vor dem ersten gemeindlichen Gesamtabschluss ein Gesamtgeschäftsjahr 
zu bilden, um mindestens eine zutreffende Gesamtergebnisrechnung und eine Gesamtkapitalflussrechnung zu 
erreichen, erfordert wie zu Beginn eines jeden gemeindlichen Haushaltsjahres eine Eröffnungsbilanz für das 
Gesamtgeschäftsjahr. Eine solche jahresbezogene Eröffnungsbilanz stellt haushaltsrechtlich keine Gesamteröff-
nungsbilanz im Sinne der ersten NKF-Eröffnungsbilanz nach § 92 GO NRW dar, auch wenn im Sprachgebrauch 
dieser Begriff benutzt wird, d. h. die Verfahren nach der genannten Vorschrift sind nicht anzuwenden. Die Ge-
samteröffnungsbilanz stellt lediglich eine Eröffnungsbilanz dar, die zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres von 
der Gemeinde und zu Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres von den gemeindlichen Betrieben aufzustellen ist. Sie 
bedarf daher auch keiner gesonderten örtlichen und überörtlichen Prüfung sowie eines gesonderten Ratsbe-
schlusses und wird auch nicht öffentlich bekannt gemacht.  
 
 
5.2.2.5 Nicht vertretbare Erwerbszeitpunkte 
 
5.2.2.5.1 Der tatsächliche Anschaffungszeitpunkt  
 
Ein möglicher Zeitpunkt für den Erwerbsstichtag ist der Zeitpunkt, in dem die Gemeinde einen Betrieb tatsächlich 
errichtet oder erworben hat. Dabei würde ausreichend berücksichtigt, dass die Gemeinden i.d.R. bereits über 
sehr lange Zeit (z.T. mehrere Jahrzehnte) über ihre Betriebe verfügen. Die vielfach lange Zeit dürfte jedoch wie-
derum bewirken, dass es voraussichtlich sehr aufwändig oder in manchen Fällen sogar kaum machbar ist, die 
Anschaffungskosten zum in der Vergangenheit liegenden tatsächlichen Zeitpunkt des Erwerbs eines gemeindli-
chen Betriebes zu ermitteln und bis zum örtlich festgelegten Konsolidierungszeitpunkt fortzuführen. Gegen einen 
solchen Zeitpunkt sprechen auch die Erfahrungen aus der Einführung des NKF, denn deshalb wurde von vornhe-
rein nicht die Ermittlung der tatsächlichen und weit in der Vergangenheit liegenden Anschaffungskosten der ge-
meindlichen Vermögensgegenstände für die Bilanzierung verlangt.  
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5.2.2.3.2 Der Abschlussstichtag des ersten Gesamtabschlusses  
 
Als letzte Möglichkeit für den Zeitpunkt des Erwerbsstichtages bliebe unter Beachtung der gesetzlichen Festle-
gung des letztmöglichen Abschlussstichtages für den ersten Gesamtabschluss der Gemeinde (31. Dezember 
2010 nach § 2 NKFEG) und in Anlehnung an handelsrechtliche Vorschriften, den gesetzlich bestimmten Ab-
schlussstichtag 31. Dezember 2010 als „fiktiven“ Erwerbsstichtag anzusehen. Dies würde mit sich bringen, dass 
die Anforderungen der Vorschrift über die Aufstellung des ersten gemeindlichen Gesamtabschlusses (vgl. § 2 
NKFEG NRW) nicht in vollem Umfang erfüllt werden könnten.  
 
Die Gesamtergebnisrechnung würde nicht konsolidiert und würde wegen der notwendigen Anpassung einen 
geschätzten Ausgleichsposten enthalten. Die Gesamtkapitalflussrechnung müsste in einem solchen Fall entfallen. 
Deshalb wäre die Darstellung der Ertrags- und der Finanzgesamtlage der Gemeinde als unzureichend zu bewer-
ten, denn sie würde mit den Zielsetzungen des NKF, insbesondere mit dem Ziel „Aktualität“ nicht in Einklang 
stehen. Deshalb bleibt auch fraglich, ob eine solche Vorgehensweise für einzelne Gemeinden wirklich zur Erleich-
terung der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses beitragen würde.  
 
 
5.2.3 Ausnahmen von der Neubewertungspflicht für die Erstkonsolidierung 
 
Nach der Vorschrift des § 308 HGB sind Ausnahmen von der einheitlichen Bewertung möglich, z. B. wegen der 
Besonderheiten einzelner Geschäftszweige. In der Vorschrift werden dazu nur die Kreditinstitute und Versiche-
rungsunternehmen ausdrücklich erwähnt. Ob in analoger Anwendung für den gemeindlichen Bereich auch be-
sondere Bereiche der gemeindlichen Aufgabenerfüllung in Betracht kommen können, wenn bei den Betrieben 
wesentliche Abweichungen bestehen, muss im Einzelfall entschieden werden, z. B. für Krankenhäuser und Pfle-
geeinrichtungen. Eine allgemeine Regelung, dass in den Fällen, in denen für Posten der Bilanz und der Ergebnis-
rechnung unterschiedliche Vorschriften für die Gemeinde und die gemeindlichen Betriebe bestehen, und diese 
Sachlage für die Aufstellung des Gesamtabschlusses unerheblich ist, besteht nicht. Sie dürfte den Zwecken und 
Zielen des gemeindlichen Gesamtabschlusses sowie der damit verbundenen Einheitstheorie zuwiderlaufen.  
 
Unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit können aber in besonderen Einzelfällen örtliche Besonder-
heiten bei bestimmten gemeindlichen Betrieben bestehen, aufgrund dessen es vertretbar ist, die im Jahresab-
schluss des betreffenden Betriebes angewandten Bewertungsmethoden für die Erstkonsolidierung beizubehalten. 
Die im Jahresabschluss des betreffenden Betriebes angesetzten Werte für Vermögensgegenstände und Schul-
den dürfen dann in den ersten Gesamtabschluss übernommen werden, ohne sie zuvor z. B. hinsichtlich stiller 
Reserven überprüft zu haben. Sofern eine solche Sachlage bei der Gemeinde besteht, sind von ihr dazu entspre-
chende Angaben im Gesamtanhang zu machen. 
 
 
6. Die Vorschriften für den gemeindlichen Gesamtabschluss 
 
6.1 Die Gesamtübersicht über die Vorschriften 
 
Die Vorschriften über den gemeindlichen Gesamtabschluss sollen gewährleisten, dass jährlich die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gemeinde insgesamt so dargestellt wird, als ob es sich bei der Gemeinde um eine 
einzige wirtschaftliche Einheit handeln würde. Die Gemeinde soll dabei auch hinsichtlich ihrer Aufgabenerfüllung, 
unabhängig von den organisatorischen Gegebenheiten, als Gesamtheit gezeigt werden. Für die Bestimmungen 
über den gemeindlichen Gesamtabschluss ist deshalb ein gesonderter Teil in der Gemeindeordnung und ent-
sprechend in der Gemeindehaushaltsverordnung geschaffen worden. 
 
Die Einordnung des gesonderten 12. Teils “Gesamtabschluss“ nach den Vorschriften über die Haushaltswirt-
schaft (8. Teil) und den Vorschriften über die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung (11. Teil) stellt 
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sicher, dass im gemeindlichen Gesamtabschluss die Vermittlung entscheidungsrelevanter Informationen in den 
Vordergrund gestellt wird und die Informationsdefizite der Einzelabschlüsse der gemeindlichen Betriebe beseitigt 
werden sollen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Vorschriften im 12. Teil der Gemeindeordnung  

 

12. Teil 
Gesamtabschluss 

 
§ 116 Gesamtabschluss 
§ 117 Beteiligungsbericht 
§ 118 Vorlage- und Auskunftspflichten 
 

Abbildung 213 „Die Vorschriften im 12. Teil der Gemeindeordnung“ 
 
Die Adressaten des Gesamtabschlusses sollen aufgrund der Informationen die wirtschaftliche Gesamtlage der 
Gemeinde beurteilen und sowie analysieren können, ob die Gemeinde in der Lage ist, ihre Aufgaben durch die 
gemeindliche Verwaltung und die gemeindlichen Betriebe zu erfüllen.  
 
 
6.2 Die Vorschriften im Einzelnen 
 
Der 12. Teil der Gemeindeordnung enthält daher grundlegende, nachfolgend vorgestellte Vorschriften zum ge-
meindlichen Gesamtabschluss, die durch die Vorschriften des siebten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverord-
nung „Gesamtabschluss“ näher bestimmt werden (vgl. §§ 49 bis 52 GemHVO NRW). 
 
- § 116 Gesamtabschluss 

Die Vorschrift bestimmt den Inhalt und den Zweck des Gesamtabschlusses näher. Sie ist der handelsrechtli-
chen Vorschrift für den Konzernabschluss (§ 290 HGB) nachgebildet worden. Durch den Gesamtabschluss 
wird die Qualität der Rechenschaft über die Aufgabenerledigung der Gemeinde im abgelaufenen Haushalts-
jahr wesentlich erhöht. Er trägt gleichzeitig zu einer Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten bei. Die 
Funktion des Gesamtabschlusses besteht in der Vermittlung des den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chenden Bildes der gesamten Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. Die weiteren 
Voraussetzungen und Gestaltungsmöglichkeiten des Gesamtabschlusses sowie die Vorgaben für die Um-
setzung der Konsolidierung sind in den §§ 49 bis 52 des siebten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverord-
nung NRW näher bestimmt. 

 
- § 117 Beteiligungsbericht 

Aufgrund zahlreicher Ausgliederungen und Beteiligungen weisen die Gemeinden heute vielfach konzernähn-
liche Strukturen auf. Der Beteiligungsbericht soll daher den Blick der Gemeinde vom Gesamtabschluss auf 
die einzelnen verselbstständigten Aufgabenbereiche (gemeindliche Betriebe) lenken. Daher muss der Bericht 
auch Angaben über alle gemeindlichen Betriebe umfassen, unabhängig davon, ob diese in den Konsolidie-
rungskreis für den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen sind. Dazu dürfte es nicht ausreichend 
sein, lediglich in tabellarischer Form die Ziele der gemeindlichen Betriebe, die Erfüllung des öffentlichen 
Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen, 
die Leistungen der gemeindlichen Betriebe, die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen u.a. anzu-
geben und zu erläutern.  
 
Der Beteiligungsbericht soll aber auch vertiefte und notwendige Erkenntnisse für die produktorientierte Ge-
samtsteuerung der Gemeinde ermöglichen. Dies erfordert eine aufgabenbezogene Darstellung und Gliede-
rung im Beteiligungsbericht, mindestens anhand der für die Verwaltung verbindlichen Produktbereiche (vgl. § 
4 GemHVO NRW). Damit würde eine Gesamtübersicht über die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben durch 
die gemeindlichen Betriebe außerhalb der Verwaltung erreicht, unabhängig davon, von welchem Betrieb die 
einzelne gemeindliche Aufgabe erledigt wird. Entsprechend gegliederte Informationen erlauben eine bessere 
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Einschätzung und differenzierte Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde sowie ihrer 
Chancen und Risiken, bezogen auf die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde, ausgewiesen in den einzel-
nen gemeindlichen Produktbereichen. 

 
- § 118 Vorlage- und Auskunftspflichten 

Auf der Grundlage, dass der Gesamtabschluss die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde zusammen mit der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der in den gemeindlichen Gesamtab-
schluss einbezogenen gemeindlichen Betriebe so darzustellen hat, als ob die Gemeinde mit ihren Betrieben 
eine wirtschaftliche Einheit wäre, ist es für die Aufstellung eines solchen Gesamtabschlusses zwingend er-
forderlich, auch die dafür notwendigen Informationen und Unterlagen von den beteiligten gemeindlichen Be-
trieben zu erhalten. Dabei werden nach dem Grundsatz der gemeindlichen Einheit an den Gesamtabschluss 
der Gemeinde keine höheren Anforderungen gestellt, als an ihren Einzelabschluss. Außerdem baut die Vor-
schrift auf der Regelung in § 113 GO NRW auf, nach der zur Vertretung der Gemeinde in Unternehmen und 
Einrichtungen die erforderlichen Vorgaben getroffen werden, um die notwendige Vernetzung zwischen mit-
telbarer und unmittelbarer gemeindlicher Verwaltung sicherzustellen. 

 
 
7. Die Anwendung von allgemeinen Grundsätzen 
 
7.1 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung (GoK) 
 
Die Aufstellung des Gesamtabschlusses ist unter Beachtung der GoB vorzunehmen. Zum privatrechtlichen Kon-
zernabschluss nach dem Handelsrecht haben sich aber noch die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrech-
nungslegung (GoK) entwickelt. Die GoK ergänzen die für den Gesamtabschluss einschlägigen Vorschriften sowie 
die GoB. Die folgenden GoK sollen beim gemeindlichen Gesamtabschluss beachtet werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung (GoK) 

 
 
-    Grundsatz der Fiktion der rechtlichen Einheit (Einheitstheorie). 
 
 
-    Grundsatz der Einheitlichkeit (der Abschlussstichtage, der Währung, des Ausweises. 
 
 
-    Grundsatz der Vollständigkeit (des Konsolidierungskreises). 
 
 
-    Grundsatz der Einheitlichkeit der Bilanzierung und Bewertung. 
 
 
-    Grundsatz der Stetigkeit der Konsolidierungsmethoden (zeitlich und sachlich). 
 
 
-    Grundsatz der Eliminierung konzerninterner Beziehungen. 
 
 
-    Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit. 
 

Abbildung 214 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung (GoK)“ 
 
Diese Grundsätze sollen im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses gewährleisten, dass die Zusam-
menfassung der Jahresabschlüsse der einbezogenen Betriebe unter Anwendung der maßgeblichen Einheitstheo-
rie erfolgt und der Gesamtabschluss ein Bild über die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde vermittelt, als 
wäre die gemeindliche Verwaltung zusammen mit den Betrieben der Gemeinde eine wirtschaftliche Einheit. Dar-
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über hinaus kommen durch die Verweise auf gemeindliche Vorschriften über den Jahresabschluss auch die 
haushaltsrechtlichen Grundsätze beim gemeindlichen Gesamtabschluss zur Anwendung.  
 
 
7.2 Ausgewählte deutsche Rechnungslegungsstandards 
 
Im gemeindlichen Gesamtabschluss ist nach der Vorschrift die geforderte Gesamtkapitalflussrechnung unter 
Beachtung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) in der vom Bundesministerium der Justiz 
(BMJ) nach § 342 Absatz 2 HGB bekannt gemachten Form aufzustellen. Neben diesem Rechnungslegungsstan-
dard bestehen noch weitere Standards, die für die inhaltliche Gestaltung des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
genutzt werden können (vgl. Abbildung).  
  

 
Ausgewählte deutsche Rechnungslegungsstandards 

 
 

NUMMER 
 

BEZEICHNUNG 
 

DRS 3 
 

Segmentberichterstattung 

 
DRS 4 

 
Unternehmenserwerbe im Konzernabschluss 

 
DRS 5 

 
Risikoberichterstattung 

 
DRS 7 

 
Konzerneigenkapital und Konzernergebnis 

 
DRS 8 

 
Bilanzierung von Anteilen an assoziierten Unternehmen im Konzernabschluss  

 
DRS 12 

 
Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

 
DRS 13 

 
Grundsatz der Stetigkeit und Berichtigung von Fehlern 

 
DRS 14 

 
Währungsumrechnung 

 
DRS 15 

 
Lageberichterstattung 

 
DRS 19 

 
Pflicht zur Konzernrechnungslegung und Abgrenzung des  
Konsolidierungskreises 

  Abbildung 215 „Ausgewählte deutsche Rechnungslegungsstandards“ 
 
Zu beachten ist, dass die Rechnungslegungsstandards ständig weiter entwickelt werden, um deren Aktualität und 
Anwendbarkeit im privatrechtlichen Bereich zu sichern. Die verabschiedeten Standards sowie ihre Änderungen 
werden vom Bundesministerium der Justiz im Bundesanzeiger bekannt gemacht. 
 
 
7.3 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sollen dazu dienen, die Anwendung der haushaltsrechtlichen 
Vorschriften, in Form von gesetzlichen Einzelvorschriften, zu verstärken und zu vervollständigen. Folgende all-
gemeine Grundsätze gelten als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (vgl. Abbildung). 
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 
 
 
-    Grundsatz der Vollständigkeit. 
 
 
-    Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit. 
 
 
-    Grundsatz der Verständlichkeit. 
 
 
-    Grundsatz der Aktualität. 
 
 
-    Grundsatz der Relevanz. 
 
 
-    Grundsatz der Stetigkeit. 
 
 
-    Grundsatz des Nachweises der Recht- und Ordnungsmäßigkeit. 
 

Abbildung 216 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)“ 
 
Bei der Anwendung der GoB ist zu beachten, dass die Inhalte dieser Grundsätze vielfach bereits zu gesetzlichen 
Regelungen (gesetzlich bestimmten Grundsätzen) geworden sind. Außerdem werden die GoB als Beurteilungs-
maßstäbe für die örtliche Entscheidung benötigt, ob der Gesamtabschluss der Gemeinde ordnungsgemäß ist, 
denn er muss sowohl formell als auch materiell den haushaltsrechtlichen Anforderungen entsprechen. Außerdem 
bilden die GoB einen Bestandteil der Generalnorm, denn der gemeindliche Gesamtabschluss muss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde vermitteln (vgl. § 116 GO NRW). Durch 
die GoB wird der Gemeinde kein bestimmtes Buchführungssystem für den Gesamtabschluss vorgeschrieben.  
 
 
7.4 Weitere wichtige Grundsätze 
 
Neben den o.a. Grundsätzen sind weitere wichtige Grundsätze entwickelt worden, die nicht gesetzlich konkreti-
siert worden sind. Jeder dieser Grundsätze soll sicherstellen, dass ein sachverständiger Dritter sich in einer an-
gemessenen Zeit einen Überblick über die Aufzeichnung von Buchungsvorfällen und der Vermögens- und Schul-
denpositionen verschaffen kann. Diese weiteren wichtigen Grundsätze, die auch bei der Gemeinde zur Anwen-
dung kommen sollen, werden nachfolgend vorgestellt (vgl. Abbildung). 
 

 
Weitere wichtige Grundsätze 

 
 

ART DER GRUNDSÄTZE 
 

INHALTE UND ZWECKE 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

DV-gestützter  
Buchführungssysteme (GoBS) 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sollen sicherzustel-
len, dass die Buchungen und sonstigen Aufzeichnungen vollstän-
dig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden, wenn 
die Buchführung mithilfe automatisierter Datenverarbeitung erfolgt 
(vgl. § 27 Absatz 5 GemHVO NRW). 
 

 
Grundsätze 

ordnungsmäßiger 
Datenverarbeitung (GoDV) 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Datenverarbeitung wurden zur 
Erfüllung der ordnungsmäßigen Buchführung und Bilanzierung bei 
einer DV-Buchführung entwickelt und umfassen im Wesentlichen 
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Weitere wichtige Grundsätze 

 
 

ART DER GRUNDSÄTZE 
 

INHALTE UND ZWECKE 
 die Sicherheit, die Funktionserfüllung und die Dokumentation. 

 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Inventur (GoI) 

 
Die Grundsätze beziehen sich auf die Erstellung des Inventars und 
sollen sicherstellen, dass in der Inventur eine vollständige Erfas-
sung des Vermögens und der Schulden erfolgt (vgl. § 91 GO NRW 
i.V.m. § 28 und 29 GemHVO NRW). 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Bilanzierung (GoBi) 

 
Die Grundsätze der Aktivierung, Passivierung und Bewertung wer-
den weiter detailliert. Dazu gehören auch die Grundsätze für die 
Bilanzgliederung (vgl. z.B. § 41 bis 43 GemHVO NRW). 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Lageberichterstattung (GoL) 

 
Die Grundsätze spezifizieren die Anforderungen für die durch den 
Lagebericht vorzunehmende Informationsvermittlung (vgl. § 48 
GemHVO NRW). 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfungen (GoA) 

 
Die Grundsätze finden hinsichtlich der jährlichen Abschlussprüfung 
Anwendung. Diese beinhalten u.a. Festlegungen zu den Prüfungs-
handlungen. Außerdem bestehen noch weitere Ergänzungen dieser 
Grundsätze durch die „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstat-
tung bei Abschlussprüfungen“ sowie die „Grundsätze für die ord-
nungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschluss-
prüfungen“. 
 

 
Grundsätze 

ordnungsmäßiger 
Kapitalflussrechnung (GoKfr) 

 

 
Die Grundsätze finden bei der Aufstellung der gemeindlichen Ge-
samtkapitalflussrechnung Anwendung und sollen zu einer sachge-
rechten Erstellung beitragen (vgl. § 51 Absatz 3 GemHVO NRW). 
 

Abbildung 217 „Weitere wichtige Grundsätze“ 
 
Die Auslegung der GoB durch Rechtsprechung und Literatur sorgt zudem mittelbar für eine dynamische Anpas-
sung des Rechts über das gemeindliche Rechnungswesen an die aktuellen nationalen und internationalen Ent-
wicklungen. Die Grundsätze werden dann weiterentwickelt, wenn aus neuen Sachverhalten heraus dafür ein 
Erfordernis besteht. 
 
 
8. Der zulässige Verzicht auf einen Gesamtabschluss 
 
Die Vorschrift des § 116 GO NRW enthält keine gesonderte Regelungen, die es der Gemeinde ermöglichen, auf 
die Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses zu verzichten oder einzelne Ausnahmebestimmungen 
oder Kriterien, bei deren Vorliegen die Gemeinde im Einzelfall von der Aufstellung eines gemeindlichen Gesamt-
abschlusses befreit ist. Gleichwohl können bei einzelnen Gemeinden besondere Fallgestaltungen im Rahmen 
ihrer Beteiligungen vorliegen, die dazu führen, dass für die Gemeinde die Aufstellung eines Gesamtabschlusses 
entbehrlich wird (vgl. Abbildung). 
 

 
Der zulässige Verzicht auf einen Gesamtabschluss 

 
 

- Die Gemeinde (Gemeindliche Verwaltung als Muttereinheit) verfügt über keinen voll zu konsolidierenden Be-
trieb, der eine Tochtereinheit der Gemeinde darstellt, sodass ein erforderliches Mutter-Tochter-Verhältnis als 
Voraussetzung für die Aufstellung des Gesamtabschlusses nicht vorliegt. 
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Der zulässige Verzicht auf einen Gesamtabschluss 

 
- Die Gemeinde (Muttereinheit) verfügt über voll zu konsolidierende Betriebe, ihre Tochtereinheiten sind aber 

wegen der insgesamt bestehenden untergeordneten Bedeutung alle nicht voll zu konsolidieren. 
 

 
- Die Gemeinde verfügt nur über Betriebe bzw. Beteiligungen, bei denen die Equity-Methode zur Anwendung 

kommt. 
 

 
- Die Gemeinde verfügt nur über Betriebe bzw. Beteiligungen, die nach der Anschaffungswert-Methode in der 

Gesamtbilanz anzusetzen sind. 
 

Abbildung 218 „Der zulässige Verzicht auf einen Gesamtabschluss“ 
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde zwar über mehrere Betriebe, aber über keinen voll zu konsolidieren Betrieb 
verfügt, und kein Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der gemeindlichen Verwaltung und mindestens einem Be-
trieb der Gemeinde besteht, kann das Fehlen dieser Voraussetzung nicht dadurch geheilt werden, dass die be-
treffende Gemeinde über Betriebe verfügt, bei denen die Equity-Methode zur Anwendung kommt.  
 
Bei einem zulässigen Verzicht auf die Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses erlischt jedoch nicht 
die in dieser Vorschrift enthaltene ausdrückliche Pflicht zur Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses. 
Vielmehr ist dann vom Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen, ob örtlich die Voraussetzungen für einen Ver-
zicht auf die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses vorliegen. Er hat dabei die örtlichen Abwägun-
gen zu prüfen und festzustellen, ob das daraus entstandene Ergebnis zutreffend ist. Eine solche Prüfung ist zu 
jedem Abschlussstichtag vorzunehmen, zu dem kein Gesamtabschluss von der Gemeinde aufgestellt wird. 
 
 
9. Vom Gesamtabschluss zur Gesamtsteuerung 
 
9.1 Die gemeindlichen Gegebenheiten 
 
Die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben einschließlich der Verpflichtung der Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft 
so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist (vgl. § 3 und § 75 Absatz 1 GO 
NRW). Diese Vorgaben erfordern einen Überblick über die wirtschaftliche Gesamtlage und ein darauf ausgerich-
tetes Handeln der Verantwortlichen in der Gemeinde. Die auf den gesetzlich vorgesehenen Gesamtabschluss 
aufbauende Gesamtsteuerung ist dabei jedoch nicht als eine Addition von Verwaltungsprozessen anzusehen, 
sondern stellt ein verantwortliches ganzheitliches gemeindebezogenes Verwaltungsmanagement dar, das im 
Rahmen einer Stetigkeit fortlaufend bestehen muss. Dabei kann es örtlich sachlich sinnvoll sein, mehrere Ge-
samtabschlüsse in einer Zeitreihe verfügbar zu haben. Die Gemeinde sollte gleichwohl bereits mit ihrem ersten 
Gesamtabschluss sich über die Ziele und Zwecke ihrer örtlichen Gesamtsteuerung Klarheit verschaffen und von 
Anfang an - wie zukünftig auch - für eine Weiterentwicklung offen sein.  
 
Mit einer Gesamtsteuerung als Managementaufgabe können die gemeindlichen Geschäftsteile „Verwaltung“ und 
„Betriebe“ als eine Gesamtheit betrachtet und der gemeindliche Gesamtabschluss als aussagekräftige und steue-
rungsrelevante Informationsbasis genutzt werden, um als Gemeinde zukunftsorientiert und wirtschaftlich handeln 
zu können. Die gemeindliche Gesamtsteuerung geht daher über die heutige Haushaltssteuerung, die auf die 
gemeindliche Verwaltung und die damit verbundene örtliche Haushaltswirtschaft ausgerichtet ist, wesentlich hin-
aus. Sie schließt auch die gemeindliche Beteiligungsverwaltung mit ein, die vielfach, bezogen auf die Betriebe der 
Gemeinde, lediglich auf die Erfüllung der gesetzlich bestimmten Pflichten und auf die Erlangung weiterer Informa-
tionen ausgerichtet ist, wenn dazu ein örtlicher Bedarf oder Anlass besteht.. 
 
Zur Umsetzung einer Gesamtsteuerung durch die Gemeinde muss der Rat der Gemeinde als oberstes Leitungs-
organ im Rahmen und Sinne seiner Allzuständigkeit nicht nur auf die gemeindliche Verwaltung, sondern gleich-
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ermaßen auch auf die Betriebe der Gemeinde als verselbstständigte Aufgabenbereiche einwirken. Er muss dafür 
Sorge tragen, dass die für die Erledigung der gemeindlichen Aufgaben notwendige Steuerungskultur geschaffen 
und sachgerechte Steuerungsinstrumente eingesetzt und genutzt werden können (vgl. § 41 Absatz 1 GO NRW). 
Eine entsprechende Verpflichtung trifft auch den Bürgermeister als Vorsitzenden des Rates und als Verantwortli-
chen für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten gemeindlichen Verwaltung (vgl. § 40 
Absatz 2 Satz 4 und § 62 Absatz 1 Satz 2 GO NRW).  
 
 
9.2 Die örtliche Managemententwicklung 
 
Im Rahmen der örtlichen Verantwortlichkeiten sollte durch die Gemeinde ein strategisches Management mit einer 
strategischen Gesamtplanung entwickelt und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten eigenverant-
wortlich ausgestaltet werden. Diese Aufgaben erfordern u.a. die örtliche Auswahl und Festlegung von Strategie- 
und Produktfeldern sowie von messbaren Leistungs- und Finanzzielen mit zeitlichen Abgrenzungen. Außerdem 
ist ein entsprechendes gemeindebezogenes unterjähriges Berichtswesen einzurichten. Die gemeindliche Verwal-
tung und die Betriebe der Gemeinde sollten unter Berücksichtigung der dezentralen Ressourcenverantwortung 
und der produktorientierten Haushaltswirtschaft in die örtliche Gesamtsteuerung einbezogen werden, damit die 
Weiterentwicklung der mit Unterstützung eines operativen Managements erfolgreich sein kann. 
 
Diese Zielsetzungen bedürfen vielerorts einer Änderung in der Verwaltungskultur und eines neuen Zusammen-
wirkens zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben der Gemeinde. Ein gemeinsames Liquiditäts- 
und Cash-Management, ein Zins- und Schuldenmanagement, eine gemeinsame Investitionsplanung, aber auch 
ein umfassendes Risikomanagement können in diesem Sinne für die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt in 
der wirtschaftlichen Einheit bzw. der Gesamtheit „Gemeinde“ hilfreich sein. Unter Berücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten bedarf es dazu ggf. auch verbindlicher Regelungen, um in der Gemeinde insgesamt ein wirt-
schaftliches Verwaltungshandeln und eine ordnungsmäßige Geschäftsführung der Verantwortlichen zu sichern. 
Vor diesem Hintergrund ist auch die Analyse des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde ständig ge-
fordert. Es gilt, sich den veränderten Bedingungen anzupassen, um Fehleinschätzungen zu vermeiden und adä-
quates wirtschaftliches Handeln zu fördern. Die Jahresabschlüsse und der Gesamtabschluss können als stich-
tagsbezogene Abbilder der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde eine sachgerechte Beurteilung der Zieler-
reichung ermöglichen.  
 
 
9.3 Die örtliche Gesamtplanung 
 
Die gemeindliche Gesamtsteuerung unterliegt einer ständig steigenden Aktualität und benötigt daher nicht nur Ist-
Daten aus den erstellten Jahresabschlüssen der gemeindlichen Verwaltung und der Betriebe der Gemeinde, 
sondern zusätzlich auch Plandaten, um zukunftsbezogene Entscheidungen leichter treffen zu können. Sie erfor-
dert daher eine laufende und zeitnahe Beurteilung der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit, um entscheidungsre-
levante Schritte einleiten zu können. Es müssen aber auch Sondereffekte, die sich aus allgemeinen Rahmenbe-
dingungen ergeben, für die örtliche Gesamtsteuerung relativiert werden. Es ist deshalb für die örtliche Gesamt-
steuerung eine zukunftsbezogene Planung unverzichtbar, 
 
In einer solchen Gesamtplanung sollte die Haushaltsplanung der gemeindlichen Verwaltung mit den Wirtschafts-
plänen der gemeindlichen Betriebe zusammengeführt werden. Es können daraus umsetzbare und messbare 
Ziele sowie abgegrenzte Handlungsfelder entstehen, die entsprechend zu koordinieren sind. Die örtliche Ge-
samtplanung sollte sich dabei nicht nur auf das nächste Haushaltsjahr bzw. Geschäftsjahr erstrecken. Die beste-
hende Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde kann als Grundlage für den örtli-
chen Planungskorridor genutzt werden (vgl. § 84 GO NRW).  
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Die Gemeinde hat ihrer Haushaltsplanung die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und damit einen fünfjäh-
rigen Planungszeitraum zugrunde zu legen, der vom laufenden Haushaltsjahr ausgeht und in den das Haushalts-
jahr als erstes Planungsjahr sowie drei weitere Planungsjahre eingebunden sind. Dadurch muss die Gemeinde 
ihre voraussichtlichen wirtschaftlichen Verhältnisse und ihre Leistungskraft nicht allein für das Haushaltsjahr als 
kurzfristigen Zeitraum, sondern für den gesamten Planungszeitraum offen legen. Sie muss dabei auch aufzeigen, 
wie sie die stetige Aufgabenerfüllung in Zukunft sichert.  
 
Im Rahmen ihrer jährlichen Haushaltssatzung müssen dem Rat der Gemeinde nicht nur der Haushaltsplan der 
gemeindlichen Verwaltung, sondern auch sachgerechte als Anlagen dazu vorgelegt werden (vgl. § 1 Absatz 2 
Nummer 8 GemHVO NRW). Die Übersicht über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre Entwicklung ist 
jedoch nicht vollständig, wenn nicht die Haushaltsplanung der Gemeinde und die Wirtschaftspläne der gemeindli-
chen Betriebe beigefügt werden, die einen solchen Plan aufstellen müssen, in geeigneter Weise zu einem Ge-
samtbild zusammengeführt wird (vgl. § 108 Absatz 3 Satz 1 GO NRW).  
 
Bereits aufgrund der örtlichen Vielzahl solcher Einzelpläne ist es geboten, aus der gemeindlichen Gesamtsicht 
heraus einen haushaltsplanerischen Zusammenhang auch zwischen den Planungsunterlagen der Verwaltung 
und der Betriebe herzustellen. Die dem Haushaltsplan als gesonderte Unterlage beizufügende "Übersicht über 
die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung" der von der Planungsvorgabe betroffenen Betriebe 
dürfte i.d.R. keine zusammengefasste Planung darstellen. Eine Gesamtplanung ist aber wegen des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses geboten, auch wenn für die Gesamtergebnisrechnung bisher kein Plan-/Ist-Vergleich 
vorgesehen ist. 
 
Für eine Gesamtplanung muss zudem örtlich entschieden werden, ob diese produktorientiert oder organisatorisch 
aufgebaut wird. Mit dieser Kenntnis können die einzelnen Fachbereiche innerhalb der gemeindlichen Verwaltung 
ihren Beitrag und die Beiträge der gemeindlichen Betriebe koordinieren und zur "gesamten" Haushaltsplanung, 
notwendige Analysen zur Beurteilung von Chancen und Risiken vornehmen und sachgerechte Daten zur Verfü-
gung stellen. Dadurch kann eine Grundlage für eine Gesamtplanung der Gemeinde entstehen und in einem aus-
reichenden Maße abgesichert werden. Die Betriebe der Gemeinde müssen als „Zulieferer“ entsprechend ver-
pflichtet werden.  
 
Durch eine sachgerechte Zusammenführung der einzelnen Planungen zu einer Gesamtplanung wird es dann 
möglich, die gesamte Ergebnisstruktur der Gemeinde sowie ihre finanziellen Abhängigkeiten zu ermitteln. Es 
können aber auch die Chancen und Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde besser einge-
schätzt und die künftige wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde zutreffender ermittelt und belastbar dargestellt 
werden. 
 
 
9.4 Die Gesamtsteuerung bei fehlendem Gesamtabschluss 
 
Im örtlichen Einzelfall können zu einem Abschlussstichtag bei der Gemeinde ggf. besondere Umstände vorliegen, 
die dazu führen, dass für das abgelaufene Haushaltsjahr bzw. Geschäftsjahr der Gemeinde die Aufstellung des 
gemeindlichen Gesamtabschlusses entbehrlich wird. Eine solche Gegebenheit unterbricht nicht nur die Zeitreihe 
der jährlichen Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses, sondern kann sich auch in erheblichem Maße 
auf die gemeindliche Gesamtsteuerung auswirken.  
 
Diese örtliche Sachlage bedingt gleichwohl nicht, dass die Gemeinde deshalb auf die Fortsetzung ihrer Gesamt-
steuerung verzichten kann. Bei einer Betrachtung der gemeindlichen Verwaltung und der gemeindlichen Betriebe 
als wirtschaftliche Einheit und einem entsprechenden Handeln der Verantwortlichen in der Gemeinde besteht aus 
Gründen der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde und ihrer Weiterentwicklung fortwährend ein sinnvoller 
Bedarf und Anlass für eine laufende Gesamtsteuerung der Gemeinde.  
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Aus diesen Gegebenheiten lässt sich daher ableiten, dass nicht auf eine gemeindliche Gesamtsteuerung verzich-
tet werden soll, auch wenn nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Gemeinde zum Abschlussstichtag 
eines Haushaltsjahres keine Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses besteht. In den Fällen des Ver-
zichts auf einen gemeindlichen Gesamtabschluss ist es für die Gemeinde gleichwohl sachlich notwendig, sich ein 
Bild bzw. einen Überblick über ihre wirtschaftliche Gesamtlage zu verschaffen. Der gemeindliche Jahresab-
schluss kann in solchen Fällen eine Ausgangsgrundlage für die örtliche Gesamtsteuerung bieten, wenn die Jah-
resabschlüsse der einzelnen gemeindlichen Betriebe dabei nicht unbeachtet bleiben. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 116 
Gesamtabschluss 

 
(1) 1Die Gemeinde hat in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. 2Er besteht aus der Gesamtergeb-
nisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang und ist um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen. 3Der 
Rat bestätigt den geprüften Gesamtabschluss durch Beschluss. 4§ 96 findet entsprechende Anwendung. 

 
(2) 1Zu dem Gesamtabschluss hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss nach § 95 und die Jahresabschlüsse des 
gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtli-
cher Form zu konsolidieren. 2Auf den Gesamtabschluss sind, soweit seine Eigenart keine Abweichung erfordert, 
§ 88 und § 91 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. 
 
(3) 1In den Gesamtabschluss müssen verselbstständigte Aufgabenbereiche nach Absatz 2 nicht einbezogen 
werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. 
2Dies ist im Gesamtanhang darzustellen.  
 
(4) Am Schluss des Gesamtlageberichtes sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70, soweit 
dieser nicht zu bilden ist, für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die 
Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:  
1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, 
2. der ausgeübte Beruf, 
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktienge-

setzes, 
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form, 
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.   
 
(5) 1Der Gesamtabschluss ist innerhalb der ersten neun Monate nach dem Abschlussstichtag aufzustellen. 2§ 95 
Absatz 3 findet für die Aufstellung des Gesamtabschlusses entsprechende Anwendung.  

 
(6) 1Der Gesamtabschluss ist vom Rechnungsprüfungsausschuss dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Ge-
meinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. 2Die Prüfung des Gesamtab-
schlusses erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonsti-
gen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. 3Der Gesamtlagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit 
dem Gesamtabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde erwecken. 4§ 101 Abs. 2 bis 8 gilt ent-
sprechend. 

 
(7) In die Prüfung nach Absatz 6 müssen die Jahresabschlüsse der verselbstständigten Aufgabenbereiche nicht 
einbezogen werden, wenn diese nach gesetzlichen Vorschriften geprüft worden sind.  
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Erläuterungen zu § 116: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Zwecke des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
 
1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde soll jährlich einen Gesamtabschluss aufstellen, damit der Gesamtüberblick über ihre Vermögens-, 
Schulden-, Finanz- und Ertragsgesamtlage gewährleistet und dauerhaft gesichert wird. Der gemeindliche Ge-
samtabschluss dient aber auch dazu, den negativen Folgen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft aus der 
Verschiebung von gemeindlichen Aufgaben in Betriebe der Gemeinde entgegen zu wirken. Als gemeindlicher 
Betrieb gilt dabei eine organisatorisch selbstständige Wirtschaftseinheit der Gemeinde, die kaufmännische oder 
wirtschaftliche Interessen verfolgt, und zwar unabhängig von ihrer öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen 
Rechtsform. Durch den Gesamtabschluss der Gemeinde soll die Qualität der Rechenschaft über die Aufgabener-
ledigung der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr wesentlich erhöht werden. Außerdem soll der gemeindli-
che Gesamtabschluss zu einer Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten der Gemeinde beitragen. In diesem 
Zusammenhang werden durch die Vorschrift die Inhalte und Zwecke des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
näher bestimmt. 
 
Die Funktion des gemeindlichen Gesamtabschlusses besteht in der Vermittlung des den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechenden Bildes der gesamten Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemein-
de. Die weiteren Voraussetzungen und Gestaltungsmöglichkeiten des Gesamtabschlusses sowie die Vorgaben 
für die Umsetzung der Konsolidierung sind unter Einbeziehung der §§ 117 und 118 GO NRW in den §§ 49 bis 52 
des siebten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW näher bestimmt worden. Der Gesamtabschluss 
der Gemeinde dient der Information über die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde und ersetzt nicht die ein-
zelnen Jahresabschlüsse der Gemeinde und ihrer Betriebe.  
 
Bei den getroffenen Festlegungen ist wesentlich, dass durch die rechnerische Zusammenfassung der Gemeinde 
mit ihren Betrieben die Fiktion einer wirtschaftlichen Einheit aus gemeindlicher Verwaltung und Betrieben der 
Gemeinde, aber keine eigenständige Rechtspersönlichkeit entsteht. Als Betrieb gilt dabei eine organisatorisch 
selbstständige Wirtschaftseinheit der Gemeinde, die kaufmännische oder wirtschaftliche Interessen verfolgt, und 
zwar unabhängig von ihrer Rechtsform. Der gemeindliche Gesamtabschluss hat dabei keine Zahlungsbemes-
sungsfunktion, z.B. für die Berechnung von Ausschüttungen oder Verlustabdeckungen und ist auch keine Grund-
lage für Zwecke der Besteuerung.  
 
 
1.2 Die örtliche Prüfung vor der Feststellung  
 
Zum Budgetrecht des Rates der Gemeinde, den Rahmen und die Bedingungen zur Ausführung der jährlichen 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu bestimmen, gehört es, nach Ablauf des Haushaltsjahres das Ergebnis der 
gesamten gemeindlichen Haushaltswirtschaft in Form des Gesamtabschlusses zu bestätigen. Dieses Recht bein-
haltet aber auch die Pflicht des Rates, vor der Bestätigung des gemeindlichen Gesamtabschlusses eine Prüfung 
in der Sache durchzuführen. In dieser Prüfung müssen die Prüfungsergebnisse der Jahresabschlüsse der ge-
meindlichen Verwaltung und der Betriebe der Gemeinde berücksichtigt werden, weil der gemeindliche Gesamt-
abschluss auf diesen Jahresabschlüssen aufbaut.  
 
Die Prüfung des Gesamtabschlusses obliegt dabei dem Rechnungsprüfungsausschuss, einem Pflichtausschuss 
des Rates (vgl. § 57 i.V.m. den § 59 GO NRW). Er ist gegenüber dem Rat berichtspflichtig und hat deshalb über 
die Art und den Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der Prüfung einen Prüfungsbericht mit einem Be-
stätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung zu erstellen. Die Gesamtabschlussprüfung stellt da-
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bei vorrangig eine gemeindeinterne und verwaltungstechnische Kontrolle dar. Sie dient als vorbereitende Maß-
nahme für die Bestätigung des gemeindlichen Gesamtabschlusses auch der Beschlussfassung durch den Rat.  
 
Das Ziel der gemeindlichen Gesamtabschlussprüfung ist ein Urteil des Rechnungsprüfungsausschusses darüber, 
ob und mit welchem Ergebnis der Auftrag des Rates die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr ent-
sprechend seinen Beschlüssen auszuführen, erledigt wurde. Der Nachweis darüber wird dadurch erbracht, dass 
der gemeindliche Gesamtabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung vermittelt und festgestellt wird, dass die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzun-
gen und die sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.  
 
Im Rahmen der gemeindlichen Gesamtabschlussprüfung gilt es, relevante Prüfungsaussagen mit hinreichender 
Sicherheit unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit tref-
fen zu können. Auch soll im Rahmen der Gesamtabschlussprüfung eine zukunftsorientierte Beurteilung der 
Chancen und Risiken für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde vorgenommen werden. In die 
gemeindliche Gesamtabschlussprüfung sollen daher auch qualitative sowie zukunftsbezogene, aber auch pro-
zessorientierte Einflussfaktoren, die sich auf die Gemeinde auswirken, einbezogen und beurteilt werden. Eine 
lückenlose Prüfung sollte nur dann beabsichtigt werden, wenn das Ziel der Abschlussprüfung nicht anders er-
reicht werden kann. Die Abschlussprüfung ist ihrem Wesen nach nicht darauf ausgerichtet, einzelne Tatbestände 
und Verstöße gegen außerhalb der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und Buchführung liegende 
Vorgaben aufzudecken und festzustellen.  
 
 
1.3 Keine gesonderte überörtliche Prüfung 
 
Die gesamte Haushaltswirtschaft der Gemeinde unterliegt der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprü-
fungsanstalt. Diese Prüfung stellt dabei eine Aufsichtsprüfung dar (vgl. § 105 GO NRW). Sie unterscheidet sich 
zudem von der örtlichen Rechnungsprüfung dadurch, dass sie von einer außerhalb der Gemeindeverwaltung 
stehenden Stelle durchgeführt wird, während die örtliche Rechnungsprüfung i.d.R. durch eine gemeindeeigene 
Stelle vorzunehmen ist (vgl. § 102 GO NRW). In diese Prüfung kann der gemeindliche Gesamtabschluss soweit 
einbezogen werden, wenn ein entsprechendes sachliches Erfordernis besteht oder die Beurteilung der Haus-
haltswirtschaft besondere Informationen aus dem gemeindlichen Gesamtabschluss benötigt. Er wird dadurch 
jedoch nicht zum eigenständigen Prüfungsgegenstand der überörtlichen Prüfung, deren Berechtigung und Zu-
ständigkeit auf der Vorschrift des § 105 GO NRW beruht. 
 
 
2. Die Adressaten des Gesamtabschlusses 
 
2.1 Die Ausgangslage 
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft und die Aufgabenerfüllung der Gemeinde lassen sich nach den gemeindli-
chen Zielen und nach der Transparenz über die örtliche Umsetzung sowie nach den Adressaten beurteilen. Als 
Adressaten sind dabei Gruppen und/oder Personen anzusehen, die durch das haushaltswirtschaftliche Handeln 
der Gemeinde beeinflusst werden oder die ein besonderes Interesse an der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
haben. Die Adressaten können Ansprüche auf gemeindliche Leistungen haben, z.B. im Rahmen der sozialen 
Sicherung, in Geschäftsbeziehungen mit der Gemeinde stehen, z. B. Kreditgeber, oder in ihren ortsbezogenen 
Lebensverhältnissen den Finanzbedarf für die gemeindliche Aufgabenerfüllung unmittelbar erfahren, z. B. als 
Grundsteuerpflichtige. Der Adressatenkreis besteht dabei aus einer unbestimmten Zahl von Interessengruppen 
und Personen mit unterschiedlichen Informationsbedürfnissen und Transparenzansprüchen.  
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Die Interessen der Adressaten sind aber für die Gemeinde so gewichtig, dass diese in die gemeindliche Haus-
haltswirtschaft einbezogen werden müssen. Deren Bedeutung für die Gemeinde zeigt sich z. B. daran, dass die 
Adressaten an der Aufstellung der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen mitwirken können und die 
haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde ständig zur Einsichtnahme verfügbar sein müssen. Die Ge-
meinde hat dabei zu beachten, dass dafür besondere gesetzliche Vorgaben bestehen (vgl. §§ 80, 95 und 116 GO 
NRW). Wichtige Adressatengruppen werden nachfolgend näher vorgestellt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses 

 
 

ADRESSATENKREIS 
 

INFORMATIONSINTERESSEN 

 
Der Rat 

der Gemeinde 
 

 
Die Informationen über die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind 
von der Haushaltsplanung bis zum gemeindlichen Jahresab-
schluss und dem Gesamtabschluss eine Grundlage für die Steue-
rung der Gemeinde durch den Rat als Träger der Gemeindever-
waltung (vgl. § 40 Absatz 2 Satz 1 GO NRW). Er ist als gemeindli-
ches Vertretungsorgan für alle Angelegenheiten der Gemeinde 
grundsätzlich zuständig (vgl. § 41 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). 
Dieses gemeindliche Organ nutzt dabei als Gremium auch die 
haushaltswirtschaftlichen Informationen gegenüber anderen Ad-
ressatengruppen, z. B. die Daten des gemeindlichen Jahresab-
schlusses, um bei Nachfragen der Bürgerinnen und Bürger sowie 
gegenüber anderen Dritten ggf. im Sinne einer Rechenschaft 
sachgerechte Angaben machen zu können. Das Informationsinte-
resse des Rates wird aber auch durch die Kontrollaufgabe über die 
gemeindliche Verwaltung begründet (vgl. § 55 GO NRW). Es 
richtet sich auch auf das erzielbare Jahresergebnis aus und dient 
aber auch dazu, eine Bilanzpolitik unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Lage umsetzen zu können.  

 

 
Der Bürgermeister 

der Gemeinde 
 

 
Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ist der Bür-
germeister ein wichtiger Adressat, denn einerseits ist er verant-
wortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs 
der gesamten Verwaltung der Gemeinde und leitet und verteilt die 
Geschäfte (vgl. § 62 Absatz 1 GO NRW). Andererseits bedarf es 
im Rahmen des jährlichen Jahresabschlusses der Entscheidung 
der Ratsmitglieder über seine Entlastung wegen der Ausführung 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft (vgl. § 96 Absatz 1 GO 
NRW). Dadurch besteht beim Bürgermeister ein erhebliches In-
formationsbedürfnis, das sich zudem unmittelbar und mittelbar auf 
seine Managemententscheidungen auswirken dürfte. Sein Infor-
mationsinteresse richtet sich daher auch auf das erzielbare Jah-
resergebnis aus und dient aber auch dazu, eine eigenständige 
Bilanzpolitik unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage 
umsetzen zu können. 
 

 
Die Beschäftigten 

der Gemeinde 
 

 
Die Beschäftigten der Gemeinde verfolgen ihre Interessen insbe-
sondere über ihre gewählten Vertreter und sind gleichzeitig an die 
Vorgaben der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gebunden. 
Daher besteht i.d.R. vielfach ein Bedarf der Beschäftigten an 
Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde sowie 
über deren Risiken und Chancen, um persönliche Entscheidungen 
im Zusammenhang mit ihrem Arbeitsverhältnis treffen zu können. 
Insbesondere in den Fällen der defizitären Haushaltslage einer 
Gemeinde dürfte sich das Informationsinteresse der Beschäftigten 
ändern, da diese einerseits durch gesetzliche Vorgaben und örtli-
che Regelungen in der Ausführung der oftmals im Rahmen der 
Beschlüsse des Rates in der eigenverantwortlichen Bewirtschaf-
tung des Haushalts beschränkt werden und andererseits oftmals 
ihre persönlichen Entwicklungen betroffen sehen. 
 

 
Die Betriebe 

der Gemeinde 

 
Die gemeindlichen Betriebe stellen ebenfalls Adressaten für die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft dar, denn vielfach bestehen 
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Die Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses 

 
 

ADRESSATENKREIS 
 

INFORMATIONSINTERESSEN 
 umfangreiche Finanzbeziehungen zwischen der gemeindlichen 

Verwaltung und den Betrieben der Gemeinde. Ihre Tätigkeit im 
Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung führt zudem dazu, 
die Betriebe als ein eigenständiger Adressatenkreis anzusehen 
und zu behandeln. Außerdem bilden die Betriebe bei besonderen 
haushaltswirtschaftlichen Gegebenheiten, z.B. im Rahmen der 
Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses nach § 116 
GO NRW, noch gesonderte Interessengruppen gegenüber der 
gemeindlichen Verwaltung.  
 

 
Die Bürgerinnen und Bürger 

der Gemeinde 
 

 
Für die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind die Bürgerinnen und 
Bürger als ein Teil der Bevölkerung in der Gemeinde eine wichtige 
Adressatengruppe, denn diese sind zu den Gemeindewahlen 
wahlberechtigt (vgl. § 21 Absatz 2 GO NRW). Gegenüber den 
Einwohnern und Abgabepflichtigen, die z.B. nach § 80 Absatz 3 
GO NRW Einwendungen gegen die gemeindliche Haushaltssat-
zung erheben können, ist der Unterschied von nicht erheblicher 
Bedeutung. Ein Einwohner ist die Person, die in der Gemeinde 
wohnt (vgl. § 21 Absatz 1 GO NRW). Die Abgabepflichtigen kön-
nen dabei Grundbesitzer und Gewerbetreibende sein, die ihren 
Wohnsitz aber nicht in der Gemeinde haben müssen. Die Bürge-
rinnen und Bürger bestimmen dagegen über ihre Wahlberechti-
gung nach den §§ 7 und 8 KWahlG die Zusammensetzung des 
Rates der Gemeinde, der für alle Angelegenheiten der Gemeinde 
und damit auch für die gemeindliche Haushaltswirtschaft grund-
sätzlich zuständig ist (vgl. § 41 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). 
 

 
Die Aufsichtsbehörde 

der Gemeinde 

 
Nach der Gemeindeordnung soll die Aufsicht des Landes die 
Gemeinde in ihren Rechten schützen und die Erfüllung der Pflich-
ten sichern (vgl. § 11 GO NRW). Die Aufsichtsbehörde hat daher 
die Aufgabe die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung der Gemeinde 
zu überwachen. Die Einbeziehung der Aufsichtsbehörde in die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft wird durch eine Vielzahl von 
Bestimmungen festgelegt, z.B. durch die Anzeige des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses nach § 116 Absatz 1 i.V.m. § 96 Absatz 
2 GO NRW. Besonders aber in den Fällen einer defizitären Haus-
haltslage der Gemeinde, die ggf. zur Verringerung der allgemeinen 
Rücklage und damit ggf. zu einem Haushaltssicherungskonzept 
führt, ist die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde gefordert (vgl. § 76 
Absatz 2 GO NRW). Die Aufsichtsbehörde der Gemeinde gehört 
daher zu den wichtigsten Adressaten des gemeindlichen Gesamt-
abschlusses als Teil der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Sie 
hat jedoch zu berücksichtigen, dass der gemeindliche Gesamtab-
schluss nicht Gegenstand der überörtlichen Prüfung nach § 105 
GO NRW ist. 
 

Die Kreditgeber 
der Gemeinde 

 

 
Die Gemeinde darf im Rahmen ihrer Investitionstätigkeit Kredite 
aufnehmen, wenn die daraus übernommenen Verpflichtungen mit 
der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang ste-
hen (vgl. § 86 Absatz 1 GO NRW). Sie kann auch zur Sicherung 
der rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquidi-
tätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten 
Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur 
Verfügung stehen (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW). Die Banken und 
Sparkassen sowie die Kreditinstitute sind daher ein potentielles 
Interessente an Informationen über die wirtschaftliche Lage der 
Gemeinde, über ihre Haushaltsplanung sowie über den gemeindli-
chen Jahresabschluss und die künftigen Risiken und Chancen. 
Dieses Interesse ist noch dadurch verstärkt worden, dass die 
Banken als Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet 
sind, ihre Kunden, also auch die Gemeinde, anhand der gesetzlich 
vorgegebenen Kriterien zu klassifizieren und diese Einstufung 
Auswirkungen auf die Bankleistungen gegenüber der Gemeinde 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 116 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 1107 

 
Die Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses 

 
 

ADRESSATENKREIS 
 

INFORMATIONSINTERESSEN 
hat.  
 

 
Die Geschäftspartner 

der Gemeinde 

 
Die Geschäftspartner der Gemeinde, zu denen nicht nur die Liefe-
ranten, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger als Kunden zu 
zählen sind, erbringen Leistungen für die Gemeinde oder nehmen 
gemeindliche Leistungen in Anspruch. Bereits der gemeindliche 
Haushaltsplan kann dabei unter Berücksichtigung seiner Produkto-
rientierung einen Einblick in das Leistungsspektrum der Gemeinde 
bieten. Die Lieferanten als Geschäftspartner der Gemeinde haben 
daher regelmäßiges Interesse an Informationen über die wirt-
schaftlichen Lage der Gemeinde und den künftigen Risiken und 
Chancen. Sie richten dabei ihren Blick vielfach auch auf den Zah-
lungsverkehr der Gemeinde, um feststellen zu können, ob und in 
welchen Umfang sie ggf. statusmäßig wie kurzfristige Kapitalgeber 
fungieren müssen.  
 

 
Die sonstige 
Öffentlichkeit 

 

 
Die Öffentlichkeit als Adressat der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft beinhaltet in dieser Form auch einige der bereits zuvor 
benannten Interessengruppen, z.B. die Bürgerinnen und Bürger. 
Sie umfasst insgesamt jedoch eine unbestimmbare Zahl von 
Interessengruppen und Personen, die sich jeweils auch aus spezi-
fischen Interessen heraus sich über das haushaltswirtschaftliche 
Handeln der Gemeinde und die sich daraus ergebenden finanziel-
len Wirkungen informieren wollen.  
 

Abbildung 219 „Die Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses“ 
 
 
3. Die Unterrichtung des Rates 
 
Die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses und seine Bestätigung durch den Rat sind gesetzlich 
bestimmten Fristen unterworfen worden (vgl. § 116 GO NRW). Die in diesem gesetzlichen Rahmen festgelegten 
Aufstellungsfristen stellen dabei nicht nur eine Grenze für den Abschluss der örtlichen Arbeiten dar. Mit diesen 
Fristen wird auch bezweckt, dass im Rahmen des jährlich wiederkehrenden Haushaltskreislaufs der Rat der Ge-
meinde frühzeitig durch einen aktuellen Gesamtabschluss über die weitere Entwicklung der Gemeinde informiert 
wird. Diese Gegebenheiten hat die Gemeinde zu beachten, wenn aus zwingenden örtlichen und sachlogischen 
Gründen die gesetzten Fristen überschritten werden müssen. In diesen Fällen obliegt dem Bürgermeister die 
Unterrichtungspflicht, denn er hat den Rat der Gemeinde über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten zu unter-
richten (vgl. § 62 Absatz 4 GO NRW). 
 
 
4. Der Verzicht auf einen Gesamtabschluss 
 
Die Vorschrift enthält keine gesonderte Ausnahmeregelung, die es ermöglicht, dass die Gemeinde generell von 
der Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses befreit ist. Bei einzelnen Gemeinden kann ein Verzicht 
aber möglich sein, wenn die Gemeinde über keinen voll zu konsolidieren Betrieb verfügt. In diesen Fällen besteht 
bei der Gemeinde kein Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der gemeindlichen Verwaltung und einem der Betrie-
be der Gemeinde als wichtigste Voraussetzung für einen gemeindlichen Gesamtabschluss. Das Fehlen dieser 
Voraussetzung kann nicht dadurch geheilt werden, dass die betreffende Gemeinde über Betriebe verfügt, die 
nach der Equity-Methode zu konsolidieren sind. Das Vorliegen der Voraussetzungen ist von der Gemeinde zu 
jedem neuen Abschlussstichtag zu prüfen.  
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In den Verzichtsfällen entsteht zudem eine besondere Unterrichtungspflicht gegenüber dem Rat, denn dieser soll 
in jedem Haushaltsjahr den gemeindlichen Gesamtabschluss bestätigen. Er wird aber durch den Verzicht auf die 
Aufstellung des Gesamtabschlusses von seiner Aufgabe befreit. Gleichwohl erlischt in diesen Fällen des Ver-
zichts nicht die grundsätzliche Prüfungspflicht für den gemeindlichen Gesamtabschluss. Die Prüfungspflicht ist 
dann nur darauf ausgerichtet, ob örtlich die Voraussetzungen für einen Verzicht auf die Aufstellung des gemeind-
lichen Gesamtabschlusses vorliegen. Mit dem festgestellten Prüfungsergebnis kann dann der notwendigen Unter-
richtspflicht gegenüber dem Rat sachlich und verfahrensmäßig - entsprechend der ansonsten notwendigen Zulei-
tung des Entwurfs des Gesamtabschlusses an den Rat - nachgekommen werden. 
 
Ein Verzicht auf die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses ist jedoch nicht über die Experimentier-
klausel möglich (vgl. § 129 GO NRW). Nach dieser Vorschrift kann zur Erprobung neuer Steuerungsmodelle und 
zur Weiterentwicklung der kommunalen Selbstverwaltung im Einzelfall eine zeitlich begrenzte Ausnahme von 
organisations- und haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung zugelassen werden. Die Zulassung 
einer Ausnahme von der Vorgabe des § 116 GO NRW würde eine geeignete Alternative erfordern, um dem 
Zweck der Vorschrift zu genügen und die Erfüllung des Gesetzesauftrages sicherzustellen.  
 
Ein alleiniger Verzicht auf die Umsetzung einer gesetzlichen Vorgabe dürfte nicht geeignet sein und auch kein 
neues Steuerungsmodell im Sinne der Vorschrift darstellen, aber auch nicht zur Weiterentwicklung der kommuna-
len Selbstverwaltung beitragen. Unter der Annahme, dass die Nutzung der Experimentierklausel möglich wäre, 
würde eine zugelassene Ausnahme nur befristet in die Zukunft wirken. Aus der Vorschrift der Gemeindeordnung 
lässt sich jedenfalls keine mehrjährige Rückwirkung ableiten. Die bereits bestehende gesetzliche Verpflichtung, 
einen Gesamtabschluss bezogen auf die Abschlussstichtage 31. Dezember 2010 und 31. Dezember 2011 auf-
stellen, lässt sich auch mit der Experimentierklausel nicht umgehen.  
 
 
5. Die Prüfung bei Entbehrlichkeit des Gesamtabschlusses 
 
Die Vorschrift des § 116 GO NRW enthält keine gesonderte Ausnahmeregelung, die es ermöglicht, dass die Ge-
meinde generell von der Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses befreit ist. Bei einzelnen Gemein-
den können besondere Fallgestaltungen im Rahmen ihrer Beteiligungen vorliegen, die dazu führen, dass für die 
Gemeinde die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zum Abschlussstichtag entbehrlich wird. Ein solcher Sach-
verhalt liegt z. B. vor, wenn die Gemeinde über keinen voll zu konsolidieren Betrieb verfügt. In solchen Fällen fehlt 
es an der wichtigsten Voraussetzung für einen gemeindlichen Gesamtabschluss, dass ein Mutter-Tochter-
Verhältnis zwischen der gemeindlichen Verwaltung und mindestens einem Betrieb der Gemeinde besteht. Das 
Fehlen dieser Voraussetzung kann nicht dadurch geheilt werden, dass die betreffende Gemeinde über Betriebe 
verfügt, die nach der Equity-Methode zu konsolidieren wären.  
 
Die Gemeinde kann in solchen Fällen auf die Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses zwar verzich-
ten, jedoch erlischt nicht die in dieser Vorschrift enthaltene ausdrückliche Prüfungspflicht. Sie ist bei einem nicht 
erforderlichen Gesamtabschluss von der örtlichen Rechnungsprüfung in der Art und Weise auszuüben, dass 
geprüft wird, ob örtlich die Voraussetzungen dafür vorliegen. Sofern im Rahmen der örtlichen Prüfung jedoch 
festgestellt wird, dass für die Gemeinde eine Verpflichtung zur Aufstellung eines örtlichen Gesamtabschlusses 
besteht, ist vom Bürgermeister das Notwendige dazu zu veranlassen. Ein solcher Verzicht wirkt nur für den be-
treffenden Abschlussstichtag. Von der Gemeinde ist zu jedem nachfolgenden Abschlussstichtag erneut zu beur-
teilen, ob eine Pflicht zur Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses besteht. Ebenso ist das Ergebnis 
einer solchen örtlichen Abwägung und Entscheidung von der örtlichen Rechnungsprüfung zu prüfen. 
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II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Gesamtabschluss): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung des Gesamtabschlusses): 
 
1.1.1 Das Verfahren zur Bestätigung des Gesamtabschlusses 
 
Nach dieser Vorschrift hat die Gemeinde in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen 
Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Der Entwurf des 
Gesamtabschlusses wird vom Kämmerer aufgestellt, dem Bürgermeister zur Bestätigung zugeleitet und nach 
seiner Prüfung vom Rat bestätigt (vgl. § 116 Absatz 5 GO NRW). Der Bestätigung des Gesamtabschlusses der 
Gemeinde gehen mehrere Verfahrensschritte, die terminlich bestimmt sein müssen, voraus. Die nachfolgende 
Übersicht zeigt den Verfahrensablauf schematisch auf (vgl. Abbildung).  
 

 
Das Aufstellungsverfahren beim Gesamtabschluss 

 
 

AUFSTELLUNGSSCHRITT 
 

ZUSTÄNDIGKEITEN 

Aufstellung des Entwurfes 

 
durch den Kämmerer und Bestätigung durch den 
Bürgermeister (§ 116 Absatz 5 i.V.m. § 95 Absatz 3 
GO NRW). 
 

Zuleitung des Entwurfes 
 

 
an den Rat (§ 116 i.V.m. § 95 Absatz 3 Satz 2 GO 
NRW; soll innerhalb von neun Monaten nach Ablauf 
des Haushaltsjahres erfolgen). 
 

Prüfung 
des Gesamtabschlusses 

 
durch den Rechnungsprüfungsausschuss  (§ 116 
Absatz 5 GO NRW) Welcher Bestätigungsvermerk 
liegt vor? (§ 101 Absatz 4 und 5 GO NRW). 
 

Beratung und Bestätigung 
des Gesamtabschlusses 

 
durch den Rat (§ 116 Absatz 1GO NRW; bis spätes-
tens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr fol-
genden Jahres), Entlastung des Bürgermeisters (§ 
116 Absatz 1 i.V.m. § 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW). 
 

Anzeige 
des Gesamtabschlusses 

 
bei der Aufsichtsbehörde (§ 116 Absatz 1 i.V.m. § 96 
Absatz 2 GO NRW). 
 

Bekanntmachung 
des Gesamtabschlusses 

 
(§ 116 Absatz 1 i.V.m. § 96 Absatz 2 GO NRW; soll 
verfügbar gehalten werden). 
 

Verfügbarhalten 
des Gesamtabschlusses 

 
(§ 116 Absatz 1 i.V.m. § 96 Absatz 2 GO NRW; er 
soll bis zur Bestätigung des folgenden Gesamtab-
schlusses verfügbar gehalten werden). 
 

Abbildung 220 „Das Aufstellungsverfahren beim Gesamtabschluss“ 
 
 
1.1.2 Die Zwecke des Gesamtabschlusses 
 
In der Haushaltswirtschaft der Gemeinde kommt dem Gesamtabschluss - wie im kaufmännischen Rechnungswe-
sen der Konzernabschluss - eine große Bedeutung zu. Er gibt Rechenschaft über die gesamte Aufgabenerledi-
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gung und die wirtschaftliche Gesamtentwicklung der Gemeinde unter Einbeziehung ihrer Betriebe als verselbst-
ständigte Aufgabenbereiche. Die Gemeinde ist daher verpflichtet, jährlich zum Abschlussstichtag 31. Dezember 
des Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss unter Beachtung der GoB aufzustellen. Der gemeindliche Gesamt-
abschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzgesamtlage der Gemeinde vermitteln.  
 
In den Gesamtabschluss der Gemeinde sind deshalb in der Gesamtbilanz die Vermögensgegenstände, Schulden 
und Rechnungsabgrenzungsposten der gemeindlichen Verwaltung sowie der in den Konsolidierungskreis einbe-
zogenen Betriebe der Gemeinde anzusetzen. In die Gesamtergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendun-
gen vollständig aufzunehmen. Die Bilanzierungspflichten richten sich dabei unter Beachtung der GoB nach den 
für den Jahreabschluss der Gemeinde geltenden Vorschriften, einschließlich der zulässigen Bilanzierungswahl-
rechte und Bilanzierungsverbote.  
 
 
1.1.3 Die Grundsätze für den ordnungsgemäßen Gesamtabschluss 
 
1.1.3.1 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung 
 
Die Aufstellung des Gesamtabschlusses ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
vorzunehmen. Zum handelsrechtlichen Konzernabschluss haben sich noch die Grundsätze ordnungsmäßiger 
Konzernrechnungslegung (GoK) entwickelt. Diese Grundsätze sollen auch beim Gesamtabschluss der Gemeinde 
zur Anwendung kommen. Die einzelnen Grundsätze sind nachfolgend aufgeführt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung 

 
 
-   Grundsatz der Fiktion der rechtlichen Einheit (Einheitstheorie). 
 
 
-   Grundsatz der Einheitlichkeit (der Abschlussstichtage, der Währung, des Ausweises. 
 
 
-   Grundsatz der Vollständigkeit (des Konsolidierungskreises). 
 
 
-   Grundsatz der Einheitlichkeit der Bilanzierung und Bewertung. 
 
 
-   Grundsatz der Stetigkeit der Konsolidierungsmethoden (zeitlich und sachlich). 
 
 
-   Grundsatz der Eliminierung konzerninterner Beziehungen. 
 
 
-   Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit. 
 

Abbildung 221 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung“ 
 
Diese Grundsätze sollen im Rahmen der Aufstellung des Gesamtabschlusses der Gemeinde gewährleisten, dass 
die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der gemeindlichen Verwaltung und der Betriebe der Gemeinde 
unter Anwendung der maßgeblichen Einheitstheorie erfolgt und der Gesamtabschluss ein Bild über die wirtschaft-
liche Gesamtlage der Gemeinde vermittelt, als wäre die gemeindliche Verwaltung zusammen mit den Betrieben 
der Gemeinde eine einzige wirtschaftliche Einheit („Fiktion der wirtschaftlichen Einheit“).  
 
Die GoK ergänzen in diesem Sinne die für den Gesamtabschluss einschlägigen haushaltsrechtlichen und han-
delsrechtlichen Vorschriften einschließlich der GoB. Zu den GoK gehören auch die Deutschen Rechnungsle-
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gungsstandards. Diese Standards gelten als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung auch für den Gesamtab-
schluss, wenn sie vom Bundesministerium der Justiz (BMJ) nach § 342 Absatz 2 HGB bekannt gemacht worden 
sind. Die Gemeinden müssen daraus den DRS 2 der Aufstellung der Kapitalflussrechnung zugrunde legen (vgl. § 
51 Absatz 2 GemHVO NRW). 
 
Bei der örtlichen Aufstellung des Gesamtabschlusses kann es notwendig werden, zwischen konkurrierenden 
Sachverhalten eine Abwägung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorzunehmen, weil sich aus den 
Konsolidierungspflichten, -wahlrechten und -verboten i.V.m. den zu beachtenden Grundsätzen ggf. Zielkonflikte 
für die Gemeinde ergeben können. Die vernünftige Beurteilung beinhaltet dabei die Prüfung von Chancen und 
Risiken unter Beachtung des Vorsichtsprinzips, des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und des Grundsatzes der 
Wesentlichkeit. Sie muss in sich schlüssig und willkürfrei sein, sodass das Ergebnis aus objektiven Gegebenhei-
ten logisch ableitbar ist. Unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit muss zudem zwischen den Kosten der Rech-
nungslegung und dem Informationszuwachs ein angemessenes Verhältnis bestehen.  
 
 
1.1.3.2 Der Grundsatz „Fiktion der wirtschaftlichen Einheit“ 
 
Die gesetzlichen Festlegungen von Zielen und Zwecken des gemeindlichen Gesamtabschlusses sollen zu einem 
Überblick über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde führen. Dadurch soll 
ein haushaltswirtschaftlich zutreffendes Ergebnis der gesamten jahresbezogenen Tätigkeit (Aufgabenerfüllung) 
der Gemeinde ermöglicht und dargestellt werden. Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben soll die Gemeinde als 
eine einzige wirtschaftliche Einheit gelten, bei der die Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit der gemeindlichen 
Verwaltung und der Betriebe der Gemeinde zusammengefasst und darstellt werden, ohne dass dafür eine eigen-
ständige rechtliche Einheit zu schaffen ist. Es bedarf dazu der einheitlichen Anwendung von Ansatz-, Bewer-
tungs- und Ausweisregeln sowie der Abgrenzung und Eliminierung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
den Beteiligten. Der gemeindliche Gesamtabschluss macht dabei die Jahresabschlüsse der gemeindlichen Ver-
waltung und der gemeindlichen Betriebe nicht überflüssig. 
 
Diese Gegebenheiten führen dazu, dass dem gemeindlichen Gesamtabschluss die „Fiktion der wirtschaftlichen 
Einheit“ zugrunde zu legen ist. Das Vorliegen einer faktischen wirtschaftlichen Einheit kann dabei i.d.R. nicht 
angenommen werden, denn viele gemeindliche Betriebe des Vollkonsolidierungskreises führen zwar gemeindli-
che Aufgaben durch, doch diese in rechtlich selbstständiger Form. Sie können vergleichsweise wie ein Fachbe-
reich oder eine Abteilung der gemeindlichen Verwaltung betrachtet werden. Einer solchen Betrachtung bedarf es 
beim gemeindlichen Gesamtabschluss, sodass die Einheitstheorie in Form der „Fiktion der wirtschaftlichen Ein-
heit“ eine zutreffende und sachgerechte rechnungslegende Form für die Gemeinde darstellt und entsprechend 
umzusetzen ist.  
 
Zur Herstellung einer „wirtschaftlichen Einheit“ zwischen den Betrieben der Gemeinde und der gemeindlichen 
Verwaltung genügt es aber nicht, die einzelnen Jahresabschlüsse mathematisch zusammenzurechnen. Vielmehr 
ist unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den 
Betrieben der Gemeinde sowie zwischen den Betrieben ein haushaltswirtschaftliches Ergebnis zu ermitteln, das 
in wirtschaftlicher Hinsicht der Aufgabenerfüllung der Gemeinde entspricht. Die daraus entstandene Vermögens- 
und Schuldengesamtlage ist im gemeindlichen Gesamtabschluss zutreffend darzustellen und zu vermitteln.  
  
 
1.1.3.3 Der Grundsatz der Wesentlichkeit 
 
Der Grundsatz der Wesentlichkeit konkretisiert den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit insoweit, als er bestimmt, 
dass aus der Anwendung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit nur dann Vereinfachungen der Rechnungsle-
gung begründet werden können, wenn sich hieraus keine Informationsnachteile für die Adressaten des gemeind-
lichen Gesamtabschlusses ergeben. Er kann dabei quantitativ in einem bestimmten Wert als auch qualitativ in 
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einer Eigenschaft zur Anwendung kommen. Im Rahmen des Gesamtabschlusses der Gemeinde ist die Wesent-
lichkeitsgrenze aus der Bedeutung des jeweiligen örtlichen Sachverhaltes abzuleiten.  
 
Die Anwendung der Wesentlichkeit ist aber auch davon abhängig, wie sich die wirtschaftlichen Entscheidungen 
und die daraus entstehenden Informationen sich auf die Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
auswirken. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass mehrere Abweichungen für sich allein betrachtet als unwe-
sentlich anzusehen sind, zusammen aber durchaus als wesentlich zu bewerten sind. Im Zweifelsfall ist erforder-
lich, zutreffende Informationen über die Abweichung zu erhalten, sodass ggf. für die notwendig gewordene Ent-
scheidung eine überschlägige Ermittlung erforderlich werden kann. Die im Rahmen des Gesamtabschlusses zu 
gebenden Informationen sind dann als wesentlich anzusehen, wenn durch ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte 
oder unvollständige Darstellung die auf der Basis des Gesamtabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen der Abschlussadressaten beeinflussen können.  
 
Eine Relevanz ist daher z. B. anzunehmen, wenn die Informationen dadurch die Adressaten beeinflussen, dass 
sie ihnen bei der Beurteilung von vergangenen, aktuellen oder zukünftigen Ereignissen helfen oder ihre Beurtei-
lung bestätigten oder korrigieren. Entscheidungsrelevante Informationen sollen deshalb im gemeindlichen Ge-
samtabschluss ausgewiesen werden. Der gemeindliche Gesamtabschluss ist nur verständlich und akzeptabel 
und seine Informationen bedeutsam, wenn alle wesentlichen Informationen gegeben werden. Der Grundsatz ist 
daher von der Gemeinde im Einzelfall bei auftretenden Abweichungen vom Regelfall unter Berücksichtigung der 
örtlichen Verhältnisse anzuwenden. Er beinhaltet jedoch nicht zwangsläufig, dass eine haushaltsrechtliche Vor-
schrift nicht angewendet werden muss, wenn der Verzicht darauf nur eine geringe Auswirkung auf die Aussage-
kraft, z.B. von Ergebnissen im gemeindlichen Jahresabschluss, hat.  
 
 
1.1.3.4 Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
 
Dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit kommt bei der örtlichen Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
aufgrund seiner Informationsfunktion eine große Bedeutung zu. Im gemeindlichen Gesamtabschluss müssen 
zwar grundsätzlich alle Bilanzierungssachverhalte (einzeln) erfasst werden, jedoch muss unter dem Aspekt der 
Wirtschaftlichkeit zwischen den Kosten der Rechnungslegung und dem Informationszuwachs bzw. dem Nutzen 
ein angemessenes Verhältnis bestehen. Der Aufwand, der im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Ge-
samtabschlusses erforderlich ist, muss in angemessener Relation zu den zu erwartenden Ergebnissen stehen. 
Zulässige Vereinfachungen sollten daher bereits bei der Planung der Aufstellung berücksichtigt werden. Die Ent-
scheidung, ob eine Unwirtschaftlichkeit bei der Aufbereitung einzelner Sachverhalte gegeben ist, muss örtlich 
unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände und der aus der Entscheidung entstehenden Auswirkungen 
entschieden werden, denn allgemeine Rahmenbedingungen bestehen nicht.  
 
Bei der Beurteilung ist aber auch auf die einzelne zu beachtende Vorschrift abzustellen, sodass ggf. ein Konflikt 
mit einer anderen Vorschrift entstehen kann. Ein solcher Konflikt ist im Rahmen einer Abwägung und Beachtung 
der Aufgabe des gemeindlichen Gesamtabschlusses, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, zu lösen. In diesem 
Zusammenhang muss auch beurteilt werden, ob das im Vergleich zur Vollständigkeit entstehende Abweichungs-
risiko im Sinne der Aufgabe bzw. Informationsfunktion des gemeindlichen Gesamtabschlusses tragfähig ist.  
 
Im Rahmen der Anwendung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit findet als Prüfungsgrundsatz auch der 
Grundsatz der Wesentlichkeit eine entsprechende Anwendung. Es ist von der Gemeinde abzuwägen, ob durch 
den aus Wirtschaftlichkeitsgründen geringeren Aufwand möglicherweise Informationen weggelassen werden oder 
eine fehlerhafte Darstellung entsteht, durch die zu treffende wirtschaftliche Entscheidungen der Adressaten des 
gemeindlichen Gesamtabschlusses beeinflusst werden können. Im Zweifelsfall ist es für die Gemeinde erforder-
lich, zutreffende Informationen über Abweichungen zu geben, z. B. im Gesamtanhang, sodass für die notwendig 
gewordenen Entscheidungen ggf. eine überschlägige Ermittlung erforderlich werden kann. 
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1.1.3.5 Der Grundsatz der untergeordneten Bedeutung 
 
Im gemeindlichen Haushaltsrecht ist bestimmt worden, dass gemeindliche Betriebe nicht in den Gesamtab-
schluss der Gemeinde einzubeziehen sind, wenn sie die für die Erfüllung der Verpflichtung der Gemeinde, ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtla-
ge der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. Diese Regelung konkretisiert damit den für 
den gemeindlichen Gesamtabschluss allgemein geltenden Grundsatz der Wesentlichkeit. Für die Entscheidung 
der Gemeinde, ob dieser Grundsatz zur Anwendung kommen kann, sind ausschließlich die örtlichen Verhältnisse 
zu betrachten, denn die untergeordnete Bedeutung eines gemeindlichen Betriebes für den Gesamtabschluss der 
Gemeinde ist von dem Gesamtbild der jeweils relevanten Umstände vor Ort abhängig. 
 
An einen möglichen Verzicht der Einbeziehung eines gemeindlichen Betriebes in den Gesamtabschluss der Ge-
meinde sind strenge Anforderungen zu stellen. Es muss bei der Anwendung des Grundsatzes bzw. der Inan-
spruchnahme der gesetzlichen Befreiungsregelung immer sowohl die Vermögenslage, die Schuldenlage, die 
Ertragslage sowie die Finanzlage der Gemeinde betroffen sein. Im Einzelfall kann auch die örtliche Aufgabener-
füllung von Bedeutung sein. Sie darf daher bei der Beurteilung der untergeordneten Bedeutung eines gemeindli-
chen Betriebes nicht unberücksichtigt bleiben. Ob die Voraussetzungen für eine Nichteinbeziehung eines ge-
meindlichen Betriebes in den Gesamtabschluss sachlich vor Ort gegeben sind, muss von der Gemeinde unter 
Beachtung der einschlägigen gemeinderechtlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhält-
nisse geprüft und entschieden werden. 
 
Für die Anwendung des Begriffes „Untergeordnete Bedeutung“ im Rahmen der Abgrenzung und Bestimmung des 
örtlichen Konsolidierungskreises gilt daher, dass eine untergeordnete Bedeutung eines gemeindlichen Betriebes 
nicht bereits dann gegeben ist, wenn von der Gemeinde nur ein geringer Anteil an einem solchen Betrieb gehal-
ten wird. Ein einzelner gemeindlicher Betrieb kann isoliert für sich betrachtet von untergeordneter Bedeutung für 
die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde sein, eine Vielzahl davon kann dann aber in der Gesamtheit durch-
aus Bedeutung erlangen und ihr Einfluss auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage wesent-
lich sein. Bei einem Verzicht auf die Einbeziehung von mehreren gemeindlichen Betrieben in den Gesamtab-
schluss der Gemeinde muss daher die Betrachtung der einzelnen betroffenen Betriebe von untergeordneter Be-
deutung durch eine Gesamtbetrachtung aller betroffenen Betriebe ergänzt werden. Eine solche Betrachtung kann 
ggf. dazu führen, dass die betreffenden gemeindlichen Betriebe in ihrer Gesamtheit in den Gesamtabschluss der 
Gemeinde einzubeziehen sind.  
 
Der Grundsatz der untergeordneten Bedeutung ist auch bei der Equity-Methode unmittelbar anzuwenden, wenn 
ein oder mehrere gemeindliche Betriebe zusammen für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde von unterge-
ordneter Bedeutung sind (vgl. § 311 Abs. 2 HGB). Diese handelsrechtliche Vorschrift besteht zusätzlich zur Rege-
lung der haushaltsrechtlichen Vorschrift. Die haushaltsrechtliche Vorschrift trennt dabei nicht zwischen der Voll-
konsolidierung und der Anwendung der Equity-Methode, sondern ist auch den Gesamtabschluss insgesamt aus-
gerichtet. Aus dem Nebeneinander der Vorschriften kann daher nicht geschlossen werden, dass sich der Grund-
satz in der haushaltsrechtlichen Vorschrift nur auf gemeindliche Betriebe bezieht, die voll zu konsolidieren sind.  
 
 
1.1.3.6 Der Verzicht auf den Grundsatz „Fiktion der rechtlichen Einheit“ 
 
Dem Einheitsgedanken im gemeindlichen Bereich wird durch die Konsolidierung der Jahresabschlüsse der ge-
meindlichen Kernverwaltung und der Betriebe der Gemeinde in der Fiktion der wirtschaftlichen Einheit in ausrei-
chendem Maße Rechnung getragen. Es bedarf daher nicht zwingend zusätzlich noch der Fiktion der rechtlichen 
Einheit „Gemeinde“, denn deren Schaffung wird durch das Nebeneinander von öffentlich- rechtlichen und privat-
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rechtlichen Betrieben in sinnvoller Weise erheblich erschwert. Insbesondere auch deshalb, weil im Rahmen einer 
Fiktion der rechtlichen Einheit die gemeindlichen Betriebe und die gemeindliche Verwaltung fiktiv als rechtlich 
unselbstständige Einheiten der Gemeinde zu behandeln wären und die Gemeinde als eine einzige Einheit keine 
Rechtspersönlichkeit bzw. kein rechtliches Gebilde darstellen würde. Unter diesen Gesichtspunkten und wegen 
der rechtlichen Verhältnisse bzw. dem Nebeneinander von öffentlichem und privatem Recht sowie von Bundes- 
und Landesrecht soll die „Fiktion der rechtlichen Einheit“ nicht zur Anwendung kommen.  
 
Sofern aber der Grundsatz der „Fiktion der rechtlichen Einheit“ in vollem Umfang auch beim gemeindlichen Ge-
samtabschluss zur Anwendung kommen würde, wäre ein strenger Maßstab an die Umsetzung der „Einheitlich-
keit“ und an den Umgang mit Ansatz-, Bewertungs- und Ausweissachverhalten anzulegen. Die gemeindlichen 
Betriebe müssten dann z. B. für mögliche Überleitungen aus ihren Jahresabschlüssen streng nach den Vorgaben 
für den Jahresabschluss der gemeindlichen Verwaltung vorgehen, um die rechtliche Einheit auch tatsächlich zu 
erreichen. Die „Fiktion der rechtlichen Einheit“ wirkt sich auf den gemeindlichen Gesamtabschluss mindestens 
jedoch mittelbar aus. Diese Wirkungen zeigen sich z. B. durch die Eliminierung bzw. Aufrechnung von „internen“ 
Beziehungen zwischen den Betrieben und der gemeindlichen Verwaltung oder zwischen den Betrieben, z. B. aus 
Lieferungen und Leistungen. Der Verzicht auf den Grundsatz der „Fiktion der rechtlichen Einheit“ dürfte deshalb 
die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses erleichtern.  
 
 
1.1.3.7 Die sachgerechte Anwendung der Grundsätze 
 
Die sachgerechte Anwendung der Grundsätze bei der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses führt 
unter Beachtung ihrer qualitativen Merkmale grundsätzlich zu einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde. Soweit sich die örtlichen Entscheidungen an 
diesen Grundsätzen orientieren, entstehen relevante, verlässliche und verständliche Informationen über die wirt-
schaftliche Gesamtlage der Gemeinde. Um dieses Ziel sicherzustellen, sind z. B. die Gliederungsvorschriften zur 
gemeindlichen Bilanz konkretisiert worden. Insbesondere sind der Grundsatz der Klarheit und der Grundsatz der 
Übersichtlichkeit zu beachten (vgl. § 41 GemHVO NRW). Die Bewertungsvorschriften in den §§ 32 bis 36, 42 und 
43 GemHVO NRW prägen dabei das Vorsichtsprinzip weiter aus. Diese Vorschriften finden auch auf den ge-
meindlichen Gesamtabschluss grundsätzlich Anwendung. 
 
  
1.1.4 Der Gesamtabschluss bei fehlender Vollkonsolidierung 
 
Die Gemeinde hat in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Zu dieser gemeindlichen Verpflichtung 
enthält die Vorschrift keine gesonderten Ausnahmeregelungen. Deshalb müsste die Gemeinde auch dann einen 
Gesamtabschluss aufstellen, wenn sie über keinen voll zu konsolidieren Betrieb verfügt. In solchen Fällen würde 
dann der gemeindliche Gesamtabschluss aus dem Jahresabschluss der gemeindlichen Verwaltung und den 
Jahresabschlüssen der gemeindlichen Betriebe, die nach der Equity-Methode zu konsolidieren sind, entstehen. 
Diese Verkürzung würde jedoch grundsätzlich nicht mit dem Sinn und Zweck des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses in Einklang stehen.  
 
Die Gemeinde soll ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller gemeind-
licher Betriebe in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zum gemeindlichen Gesamtabschluss konsoli-
dieren. Die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses setzt aber voraus, dass neben der gemeindlichen 
Verwaltung mindestens noch ein weiterer gemeindlicher Betrieb besteht, der voll zu konsolidieren ist. Diese all-
gemeine Voraussetzung kann nicht durch einen gemeindlichen Betrieb erfüllt werden, auf den die Equity-Methode 
anzuwenden ist. Diese Methode ist nicht auf die Vorgehensweise der Vollkonsolidierung ausgerichtet, sondern 
dadurch charakterisiert, dass der Wertansatz für den gemeindlichen Betrieb entsprechend der Entwicklung des 
anteiligen bilanziellen Eigenkapitals des Betriebes fortgeschrieben wird. Anders als bei der Vollkonsolidierung 
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werden daher das Vermögen, die Schulden sowie die Aufwendungen und Erträge des assoziierten gemeindlichen 
Betriebes nicht in den gemeindlichen Gesamtabschluss übernommen. Aus dieser Sachlage kann abgeleitet wer-
den, dass von der Gemeinde kein Gesamtabschluss aufzustellen ist, wenn sie zum Abschlussstichtag über kei-
nen Betrieb verfügt, der voll zu konsolidieren ist. 
 
 
1.1.5 Der Gesamtabschluss bei Betrieben von untergeordneter Bedeutung 
 
Ein Verzicht auf einen gemeindlichen Gesamtabschluss kann für die Gemeinde in Betracht kommen, wenn sie 
nur über gemeindliche Betriebe von untergeordneter Bedeutung verfügt. Sofern für mehrere gemeindliche Betrie-
be zweifelhaft ist, ob diese für die Gemeinde von untergeordneter Bedeutung sind, ist die untergeordnete Bedeu-
tung nicht einzeln für jeden Betrieb, sondern insgesamt für alle betroffenen Betriebe festzustellen. Ein einzelner 
Betrieb kann für sich genommen von untergeordneter Bedeutung für die Gemeinde sein, eine Vielzahl davon 
können jedoch in ihrer Gesamtheit durchaus eine wirtschaftliche Bedeutung der Gemeinde haben.  
 
Die dafür notwendige Prüfung muss sehr sorgfältig vorgenommen werden. Bei der Entscheidung über die unter-
geordnete Bedeutung von mehreren gemeindlichen Betrieben darf zudem das Informationsinteresse der Adressa-
ten des Gesamtabschlusses nicht außer Betracht bleiben. Die Entscheidung darüber muss daher in Eigenverant-
wortung der Gemeinde unter sachgerechter Abwägung der örtlichen Verhältnisse getroffen werden.  
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Bestandteile des Gesamtabschlusses): 
 
1.2.1 Die einzelnen Bestandteile und Anlagen 
 
Die Vorschrift legt die Bestandteile des Gesamtabschlusses der Gemeinde, der jährlich zu erstellen ist, fest. Er 
besteht aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang. Der gemeindliche Ge-
samtabschluss ist zudem um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen. Die nähere Ausgestaltung des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses wird in der Gemeindehaushaltsverordnung bestimmt. Die Vorschrift in § 49 GemHVO 
NRW benennt dazu nochmals die Bestandteile des gemeindlichen Gesamtabschlusses und legt durch die in 
Absatz 3 dieser Vorschrift enthaltenen Verweise einen Rahmen für deren Anwendung fest.  
 
Für die Gesamtergebnisrechnung wird auf den § 38 GemHVO NRW (Ergebnisrechnung) und für die Gesamtbi-
lanz auf den § 41 GemHVO NRW (Bilanz) verwiesen. Dadurch wird deutlich, dass der gemeindliche Gesamtab-
schluss nicht nur materiell, sondern auch formell auf den Strukturen, die für den gemeindlichen Jahresabschluss 
gelten, aufbaut. Diese Sachlage gilt auch für den Gesamtanhang und den Gesamtlagebericht, auch wenn dafür 
eigene Vorschriften geschaffen worden sind (vgl. § 51 GemHVO NRW). Dem gemeindlichen Gesamtabschluss ist 
außerdem ein Beteiligungsbericht der Gemeinde beizufügen (vgl. § 117 Absatz 1 GO NRW). Entsprechend der 
benannten Vorschriften sind daher dem Gesamtabschluss auch die darin bestimmten Anlagen beizufügen. 
 
 
1.2.1.1 Die Gesamtergebnisrechnung 
 
Die Gesamtergebnisrechnung ist aus der gemeindlichen Ergebnisrechnung abgeleitet und an die Besonderheiten 
des Gesamtabschlusses angepasst worden. In der Gesamtergebnisrechnung sind für die gemeindlichen und 
betrieblichen Ertrags- und Aufwandsarten jeweils Jahressummen auszuweisen (vgl. § 49 Absatz 2 i.V.m § 38 
GemHVO NRW). Die Struktur der gemeindlichen Gesamtergebnisrechnung wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. 
Abbildung). 
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Die Struktur der Gesamtergebnisrechnung 
 

 
ERGEBNISBEREICHE 

 
ERGEBNIS- UND AUFWANDSARTEN 

 
Ordentliche 

Gesamterträge 
 
 

 
Steuern und ähnliche Abgaben 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Sonstige Transfererträge 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Sonstige ordentliche Erträge 
Aktivierte Eigenleistungen 
Bestandsveränderungen 
 

 
Ordentliche 

Gesamtaufwendungen 
 

 
Personalaufwendungen 
Versorgungsaufwendungen 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Bilanzielle Abschreibungen 
Transferaufwendungen 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 

 
Ordentliches 

Gesamtergebnis 
 

 
Saldo aus  
Summe der ordentlichen Gesamterträge 
Summe der ordentlichen Gesamtaufwendungen 
 

 
Gesamtfinanzergebnis 

 

 
Saldo aus 
Finanzerträge  
Erträge aus assoziierten Beteiligungen 
Finanzaufwendungen 
Aufwendungen aus assoziierten Beteiligungen 
 

 
Gesamtergebnis 

der laufenden  
Geschäftstätigkeit 

 

 
Summe aus  
Ordentlichem Gesamtergebnis 
Gesamtfinanzergebnis 
 

 
Außerordentliches 
Gesamtergebnis 

 

 
Saldo aus  
Außerordentlichen Erträge 
Außerordentlichen Aufwendungen 
 

 
Gesamtjahresergebnis 

 

 
Summe aus  
Gesamtergebnis der laufenden  
Geschäftstätigkeit 
Außerordentlichem Gesamtergebnis 
 

Nachrichtlich: 
Verrechnung mit der 

allgemeinen Rücklage 
 

 
Saldo 
aus Erträgen und Aufwendungen bei  
Vermögensgegenständen 
aus Erträgen und Aufwendungen bei 
Finanzanlagen 
 

Abbildung 222 „Die Struktur der gemeindlichen Gesamtergebnisrechnung“ 
 
Für die gesamte Aufgabenerfüllung der Gemeinde sollen dadurch das tatsächliche Ressourcenaufkommen und 
der tatsächliche Ressourcenverbrauch im abgelaufenen Haushaltsjahr abgebildet werden. Zur Vervollständigung 
des Gesamtbildes über die Haushaltswirtschaft des Jahres ist es erforderlich, aus der Ergebnisrechnung im ge-
meindlichen Jahresabschluss auch die Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen 
Rücklage nachrichtlich zu übernehmen, mindestens in Form des Verrechnungssaldos (vgl. § 38 i.V.m. § 43 Ab-
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satz 3 GemHVO NRW). Die Angabe des Verrechnungssaldos dürfte dabei als ausreichend anzusehen sein. In 
welchem Umfang ggf. gleichartige bedeutende Geschäftsvorfälle auch bei den gemeindlichen Betrieben entste-
hen und in gleicher Weise in der Gesamtergebnisrechnung nachrichtlich anzugeben sind, muss sich erst unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit in der gemeindlichen Praxis erweisen. 
 
 
1.2.1.2 Die Gesamtbilanz 
 
Die Gesamtbilanz ist der Konzernbilanz nachgebildet. Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und 
Finanzierungsmitteln der Gemeinde zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rech-
nungssystems (vgl. § 49 Absatz 2 i.V.m. § 41 GemHVO NRW). Die Gesamtbilanzen der Gemeinden müssen 
einheitlich gegliedert sein. Daher ist festgelegt worden, dass die Bilanzbereiche „Anlagevermögen“, „Umlaufver-
mögen“, „Eigenkapital“, Schulden“ und „Rechnungsabgrenzungsposten“ mit den dazugehörigen Posten in jede 
gemeindliche Gesamtbilanz gehören. Die Gesamtbilanz ist dabei von der Gemeinde in eine Aktivseite und eine 
Passivseite zu unterteilen. Die Gliederung der beiden Seiten der Bilanz soll dabei nach Fristigkeiten erfolgen.  
 
Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Wer-
ten angesetzt und es wird zwischen Anlagevermögen (langfristig) und Umlaufvermögen (kurzfristig) unterschie-
den. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Auf der Passivseite werden zuerst das Eigen-
kapital und dann das Fremdkapital gezeigt. Auch auf dieser Seite gilt das Prinzip der Fristigkeit, denn die allge-
meine Rücklage steht vor der Ausgleichsrücklage (im Eigenkapital) und die Kredite für Investitionen stehen vor 
den Krediten zur Liquiditätssicherung. Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des Vermögens 
offengelegt und dokumentiert.  
 
Die Aufgliederung der gemeindlichen Gesamtbilanz kann von der Gemeinde je nach Bedeutung einzelner Posten 
durch „davon-Vermerke“ weiter untergliedert werden, wenn dies in Bezug auf ihre Aufgabenerfüllung sachgerecht 
und in Bezug auf das Gesamtbild der gemeindlichen Bilanz vertretbar ist. Sie soll umfassend Auskunft über das 
gesamte Vermögen und sämtliche Schulden der Gemeinde geben. Dieses ermöglicht es der Gemeinde, noch 
besser als bisher Erkenntnisse über die bisherige Entwicklung der Gemeinde zu erlangen und diese für die Zu-
kunft zu nutzen. Die Struktur der gemeindlichen Bilanz wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Struktur der gemeindlichen Gesamtbilanz 

 
 

AKTIVA 
 

PASSIVA 
 
1.  Anlagevermögen 
1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände 
1.2  Sachanlagen 
1.2.1     Unbebaute Grundstücke und grund-     
             stücksgleiche Rechte 
             (örtlich weiter zu untergliedern)  
1.2.2    Bebaute Grundstücke u. grund- 
             stücksgleiche Rechte 
            (örtlich weiter zu untergliedern) 
1.2.3    Infrastrukturvermögen 
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur- 
            vermögens 
1.2.3.2 Bauten des Infrastrukturvermögens 
            (örtlich weiter zu untergliedern)  
1.2.4    Bauten auf fremden Grund und Boden 
1.2.5    Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
1.2.6    Maschinen und technische Anlagen, 
            Fahrzeuge 
1.2.7    Betriebs- und Geschäftsausstattung 
1.2.8    Geleistete Anzahlungen und 
            Anlagen im Bau 
1.3  Finanzanlagen 

 
1.  Eigenkapital 
1.1  Allgemeine Rücklage 
1.2  Sonderrücklagen 
1.3  Ausgleichsrücklage 
1.4  Ergebnisvorträge 
1.5  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  
1.6  Ausgleichsposten für die Anteile anderer 
       Gesellschafter 
1.7  Gesamtbilanzgewinn/Gesamtbilanzverlust 
 
2.  Sonderposten 
2.1  Sonderposten für Zuwendungen 
2.2  Sonderposten für Beiträge 
2.3  Sonderposten für den Gebührenausgleich 
2.4  Sonstige Sonderposten 
 
3.  Rückstellungen 
3.1  Pensionsrückstellungen 
3.2  Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
3.3  Instandhaltungsrückstellungen 
3.4  Steuerrückstellungen 
3.5  Sonstige Rückstellungen 
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Die Struktur der gemeindlichen Gesamtbilanz 

 
 

AKTIVA 
 

PASSIVA 
1.3.1    Anteile an verbundenen Unternehmen 
1.3.2    Anteile an assoziierten Unternehmen 
1.3.3    Übrige Beteiligungen 
1.3.4    Sondervermögen 
1.3.5    Wertpapiere des Anlagevermögens 
1.3.6    Ausleihungen 
 
2. Umlaufvermögen 
2.1  Vorräte  
2.1.1   Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 
2.1.2   Geleistete Anzahlungen 
2.2    Forderungen und sonstige  
        Vermögensgegenstände 
2.2.1   Forderungen 
2.2.2  Sonstige Vermögensgegenstände 
2.3  Wertpapiere des Umlaufvermögens 
2.4   Liquide Mittel 

 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
4.  Nicht durch Eigenkapital gedeckter  
     Fehlbetrag 
 

 
4.  Verbindlichkeiten 
4.1  Anleihen 
4.2  Verbindlichkeiten aus Krediten für  
        Investitionen 
4.3  Verbindlichkeiten aus Krediten zur  
        Liquiditätssicherung 
4.4  Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die  
        Kreditaufnahmen wirtschaftlich  
        gleichkommen 
4.5  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
        Leistungen 
4.6  Sonstige Verbindlichkeiten 
4.7  Erhaltene Anzahlungen 

 
5.  Passive Rechnungsabgrenzung 
 
 

Abbildung 223 „Die Struktur der gemeindlichen Gesamtbilanz“ 
 
Die Bezifferung der Aktiv- und Passivposten in der gemeindlichen Gesamtbilanz ist von der Gemeinde unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich in fachlicher und technischer Hinsicht festzulegen 
ist. Nach dem Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit müssen zudem die Bezeichnungen der einzelnen 
Bilanzposten klar und verständlich und es müssen jeweils die begrifflichen Inhalte erkennbar und nachvollziehbar 
sein. Auch muss jeder Bilanzposten mit einer eigenen Ziffer gekennzeichnet werden und mit dem dazugehörigen 
Wertansatz (in Ziffern ausgedrückter Betrag) in einer eigenen Zeile stehen. Entsprechend der Fristigkeit müssen 
die Bilanzposten in sinnvoller Weise aufeinanderfolgen und untereinander gesetzt sein. 
 
 
1.2.1.3 Der Gesamtanhang 
 
Im gemeindlichen Gesamtanhang finden sich die erforderlichen zusätzlichen Erläuterungen zum Gesamtab-
schluss, z. B. die Darstellung der nicht in den Gesamtabschluss einbezogenen Betriebe der Gemeinde. In Anleh-
nung an die Vorschriften über das kaufmännische Rechnungswesen enthält daher der Gesamtanhang die beson-
deren Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen, die neben der Beschreibung eine Ergänzung, Korrektur und 
Entlastung von Bilanz bezwecken und deren Interpretation unterstützen sollen (vgl. § 49 Absatz 2 i.V.m. § 44 
GemHVO NRW). In den gemeindlichen Gesamtanhang gehören deshalb insbesondere auch Erläuterungen zu 
den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Gleichzeitig sind im Gesamtanhang die Zusatzinfor-
mationen anzugeben, die für die Beurteilung der Bilanz der Gemeinde eine besondere Bedeutung haben und zu 
einem besseren Verständnis einzelner Sachverhalte führen.  
 
Die erforderlichen Informationen sollen im sachlichen Zusammenhang mit den Teilen der Gesamtergebnisrech-
nung und der Gesamtbilanz sowie ihren Untergliederungen stehen. Um das zu vermittelnde Bild der Vermögens- 
und Schuldenlage der Gemeinde klar und verständlich darzustellen, soll dem Gesamtanhang ein Gesamtanla-
genspiegel beigefügt werden. Bei der Erarbeitung ist aber auch der spätere Adressatenkreis (Rat, Bürgerinnen 
und Bürger) zu berücksichtigen. Das nachfolgende Schema soll eine mögliche Gliederung des gemeindlichen 
Gesamtanhangs aufzeigen (vgl. Abbildung). 
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Die Gestaltung des gemeindlichen Gesamtanhangs 
 

1 Allgemeine Angaben 
 
Einführung, Erläuterungspflichten, gesetz-
liche und örtliche Vorschriften u.a. 
 

2 Bilanzierungs- und  
Bewertungsmethoden 

 
Angaben zu genutzten Ansatzwahlrechten 
und Bewertungswahlrechten u.a. 
 

3 Erläuterungen  
zur Gesamtbilanz 

 
gegliedert nach Anlage- und Umlaufver-
mögen, Eigenkapital und Fremdkapital 
u.a.  
 

4 Erläuterungen  
zur Gesamtergebnisrechnung 

 
gegliedert nach Arten der Erträge und der  
Aufwendungen 
 

5 Erläuterungen  
zur Kapitalflussrechnung 

 
gegliedert nach Arten des Cashflow in den 
drei Bereichen 
 

 
6 

 
Sonstige Angaben 

 
z. B. nicht bilanzierungsfähige Sachverhal-
te, aber wirtschaftliche Bedeutung haben 
 

7 Hinweise  
auf sonstige Unterlagen 

 
z. B. Gesamtanlagenspiegel u.a., wenn 
nicht bereits unter den vorherigen Ab-
schnitten , oder  Gesamteigenkapitalspie-
gel 
 

 
 
8 

Hinweise  
auf Verantwortliche 

 
z. B. auf Nennung der Verantwortlichen 
am  Schluss des Lageberichts nach § 116 
Absatz 4 GO NRW 
 

9 Weitere Besonderheiten 
 
Wichtige örtliche Sachverhalte, die nicht 
bereits anzugeben waren 
 

Abbildung 224 „Die Gestaltung des gemeindlichen Gesamtanhangs“ 
 
Für die äußere Gestaltung des Gesamtanhangs, seinen Aufbau und Umfang sind jedoch keine besonderen 
Formvorgaben vorgesehen. Die von der Gemeinde bestimmte grundlegende Gliederungsstruktur für den Ge-
samtanhang sollte möglichst jährlich beibehalten werden, um die Nachvollziehbarkeit durch Dritte als Adressaten 
der Rechnungslegung zu erleichtern. Bei der Erarbeitung und Gestaltung des Gesamtanhangs ist zudem der 
Adressatenkreis des Gesamtabschlusses (Rat, Bürgerinnen und Bürger, Aufsichtsbehörde) zu berücksichtigen. 
 
 
1.2.1.4 Der Gesamtlagebericht 
 
Der gemeindliche Gesamtabschluss ist um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen, in dem der Geschäftsablauf 
und die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde darzustellen und zu erläutern sind (vgl. § 51 Absatz 1 GemH-
VO NRW). Die Inhalte des gemeindlichen Gesamtlageberichts sind danach so zu fassen, dass der Bericht ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtla-
ge der Gemeinde vermitteln kann. Er ist dadurch auf den Gesamtabschluss der Gemeinde ausgerichtet, denn 
dieser Abschluss bietet die Möglichkeit, sachgerechte Informationen über die wirtschaftlichen Gesamtverhältnisse 
der Gemeinde (aus der Verwaltung und den gemeindlichen Betrieben) in einem Zahlenwerk zusammenzufassen. 
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Dieser integrierten Gesamtsicht soll auch der Gesamtlagebericht Rechnung tragen. Das nachfolgende Schema 
soll mögliche thematische Inhalte des Gesamtlageberichts aufzeigen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gestaltung des gemeindlichen Gesamtlageberichts 

 
 

ABSCHNITT 
 

INHALTE 
 

Rahmenbedingungen 
der gemeindlichen 

Verwaltungstätigkeit 
 

Allgemeine örtliche Verhältnisse und Besonderheiten. 

Ergebnisüberblick 
und Rechenschaft 

 
Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Gesamtabschlus-
ses und Rechenschaft über die gesamte Haushaltswirtschaft der 
Gemeinde einschließlich der Einhaltung der öffentlichen Zweck-
setzung durch die gemeindlichen Betriebe. 
  

 
Steuerung und 

Produktorientierung 

 
Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindli-
chen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der produktori-
entierten Haushaltswirtschaft von Kernverwaltung und Betrieben 
unter Einbeziehung der Ziele und Kennzahlen. 
 

Überblick  
über die 

wirtschaftliche  
Gesamtlage 

 
Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindli-
chen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde 
unter Einbeziehung der produktorientierten Ziele und Leistungs-
kennzahlen, ggf. Angaben über eine Krise. 
 

Wichtige Vorgänge 
und Nachträge 

 
Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch sol-
cher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, 
und deren Wirkungen auf die Haushaltswirtschaft von gemeind-
licher Verwaltung und Betrieben. 
 

 
Chancen 

 

 
Chancen für die künftige Gesamtentwicklung der Gemeinde mit 
Angabe der zugrunde liegenden Annahmen.  
 

 
Risiken 

 

 
Risiken für die künftige Gesamtentwicklung der Gemeinde mit 
Angabe der zu Grunde liegende Annahmen, ggf. auch der Ge-
genmaßnahmen und der Risikoüberwachung. 
 

 
Örtliche 

Besonderheiten 
 

 
Umsetzung eines Sanierungskonzeptes zur Wiedererreichung 
und dauerhaften Sicherung des Haushaltsausgleichs und/oder 
zum Aufbau von Eigenkapital (Beseitigung der Überschuldung), 
z. B. bei der gemeindlichen Verwaltung. 
 

 
Verantwortlichkeiten 

 

 
Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstands und 
Bürgermeister und Kämmerer sowie zu den Ratsmitgliedern 
nach § 95 Absatz 2 GO NRW, ggf. auch zur Geschäftsführung 
der gemeindlichen Betriebe des Vollkonsolidierungskreises. 
 

Anlagen 
 
z. B. Gesamtergebnisse im Zeitvergleich, Kennzahlen im Zeit-
vergleich, Prognosen im Zeitvergleich. 
 

Abbildung 225 „Die Gestaltung des gemeindlichen Gesamtlageberichts“ 
 
Den Informationsbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger und des Rates sowie der Aufsichtsbehörde der Ge-
meinde ist dabei in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen. Es können zur Konkretisierung und Ausgestaltung 
des gemeindlichen Gesamtlageberichtes auch Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Berichterstattung der ge-
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meindlichen Betriebe genutzt werden. Diese Kenntnisse sind dann auf die Bedürfnisse einer Berichterstattung 
über das vergangene und zukünftige Handeln der Gemeinde zu übertragen und sachgerecht weiter zu entwi-
ckeln. Zudem kann die Analyse der zum Abschlussstichtag vorliegenden wirtschaftlichen Gesamtlage der Ge-
meinde mithilfe betriebswirtschaftlicher Kennzahlen erfolgen. Es bleibt der Gemeinde aber überlassen, mit wel-
chen Kennzahlen sie arbeiten will, um ihre wirtschaftliche Gesamtlage zu beurteilen bzw. beurteilen zu lassen. 
 
Für die äußere Gestaltung des Gesamtlageberichts, seinen Aufbau und Umfang sind dabei jedoch keine beson-
deren Formvorgaben vorgegeben worden. Die Fülle der Informationen verlangt aber eine grundlegende Struktu-
rierung. Die Gliederung des Gesamtlageberichts in einzelne Elemente muss deshalb dazu beitragen, dass der 
Bericht seine Aufgabe erfüllen kann. Die Inhalte des Lageberichts sollen daher möglichst systematisch aufgebaut 
und für die Adressaten transparent und nachvollziehbar gemacht werden. 
 
 
1.2.1.5 Der Beteiligungsbericht 
 
Unter Einbeziehung des § 117 Absatz 1 Satz 2 GO NRW hat die Gemeinde ihren Beteiligungsbericht, in dem sie 
ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, bezogen auf ihre einzelnen Betriebe, erläutert, dem Ge-
samtabschluss beizufügen. Der Beteiligungsbericht soll daher den Blick der Gemeinde vom Gesamtabschluss auf 
die einzelnen gemeindlichen Betriebe lenken. Er umfasst deshalb Angaben über jeden Betrieb der Gemeinde, 
unabhängig davon, ob der Betrieb in den Konsolidierungskreis für den gemeindlichen Gesamtabschluss einzube-
ziehen ist. Die Lage jedes einzelnen gemeindlichen Betriebes steht daher im Blickpunkt der Berichterstattung und 
nicht die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde zum Stichtag des Gesamtabschlusses. Der Bericht ermöglicht 
dadurch vertiefte und notwendige Erkenntnisse für die Gesamtsteuerung der Gemeinde. 
 
Der gemeindliche Beteiligungsbericht muss daher bestimmte Informationen über die gemeindlichen Betriebe 
enthalten, um eine differenzierte Betrachtung zu gewährleisten, z.  B. über Ziele und Leistungen, die Erfüllung 
des öffentlichen Zwecks. Er darf außerdem nicht als ein Werk betrachtet werden, dass jedes Jahr als neue Auf-
gabe zu erledigen ist. Die Fortführung der Aufgabenerledigung durch die gemeindlichen Betriebe erfordert, dass 
durch den Aufbau einer Zeitreihe im Beteiligungsbericht auch eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse gesichert und 
die Entwicklung der gemeindlichen Betriebe transparent gemacht wird. Der Beteiligungsbericht ist daher von der 
Gemeinde jährlich, bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses, fortzuschreiben.  
 
 
1.2.2 Die Gesamtabschlussunterlagen 
 
1.2.2.1 Die haushaltsrechtlichen Gesamtabschlussunterlagen 
 
Nach den einschlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften hat die Gemeinde ihrer Aufsichtsbehörde die nachfol-
gend aufgeführten Gesamtabschlussunterlagen vorzulegen. Die in der Übersicht aufgeführten Unterlagen sind für 
die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde unverzichtbar und ermöglichen einen aktuellen Überblick über die 
wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde (vgl. Abbildung).  
 

 
Die gemeindlichen Gesamtabschlussunterlagen 

 
 

BESTANDTEILE DES GESAMTABSCHLUSSES 

Gesamtergebnisrechnung 
 
§ 116 GO NRW i.V.m. § 49 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3 
GemHVO NRW  
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Die gemeindlichen Gesamtabschlussunterlagen 

 
Gesamtbilanz 

 
§ 116 GO NRW i.V.m. § 49 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 3 
GemHVO NRW  
 

 
Gesamtanhang 

 

 
§ 116 GO NRW i.V.m. § 49 Absatz 1 und § 51 GemHVO NRW  
 

 
ANLAGEN ZUM GESAMTABSCHLUSS 

Gesamtlagebericht 
 
§ 116 GO NRW i.V.m. § 49 Absatz 2 und § 51 Absatz 1 GemHVO 
NRW  
 

 
Beteiligungsbericht 

 

 
§ 117 GO NRW i.V.m. § 49 Absatz 2 und § 52 GemHVO NRW  
 

 
Gesamtkapitalflussrechnung 

 

 
§ 116 GO NRW i.V.m. § 51 Absatz 3 GemHVO NRW 
 

 
Gesamtverbindlichkeitenspiegel 

 

 
§ 116 GO NRW i.V.m. § 49 Absatz 2 und § 47 GemHVO NRW  
 

Abbildung 226 „Die gemeindlichen Gesamtabschlussunterlagen“ 
 
 
1.2.2.2 Ergänzende Gesamtabschlussunterlagen 
 
1.2.2.2.1 Die Übersicht über den gemeindlichen Konsolidierungskreis 
 
Den Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses muss ein Überblick über den Konsolidierungskreis der 
Gemeinde gegeben werden, damit für diese auch auf einfache Art nachvollziehbar wird, welche gemeindlichen 
Betriebe in den Gesamtabschluss der Gemeinde einbezogen worden sind. Die Übersicht über die gesamte Betei-
ligungsstruktur einer Gemeinde, die dem Beteiligungsbericht unter Angabe der Höhe der Anteile der Gemeinde 
an jedem Betrieb (in Prozent) beizufügen ist, geht über dieses Erfordernis hinaus (vgl. § 52 Absatz 1 Nummer 3 
GemHVO NRW).  
 
Der aufzustellende Beteiligungsbericht soll Angaben über alle Betriebe der Gemeinde enthalten, unabhängig 
davon, ob diese in den Gesamtabschluss der Gemeinde einzubeziehen sind. Für einen Überblick über die in die 
Vollkonsolidierung im gemeindlichen Gesamtabschluss einbezogenen Betriebe ist ein einfacher Überblick ausrei-
chend. Durch einen Auszug aus der Übersicht über die gemeindliche Beteiligungsstruktur kann die notwendige 
Übersicht über den tatsächlichen Konsolidierungskreis der Gemeinde geschaffen werden. 
 
 
1.2.2.2.2 Der Gesamteigenkapitalspiegel  
 
Im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses ist es sachgerecht, diesem auch einen Ge-
samteigenkapitalspiegel beizufügen. Durch einen solchen Eigenkapitalspiegel sollen die Adressaten des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses detaillierte Informationen über alle Veränderungen des Gesamteigenkapitals der 
Gemeinde, bezogen auf die einzelnen Eigenkapitalposten, in systematischer Form erhalten. In diesem Zusam-
menhang sind die wesentlichen Geschäftsvorfälle, die sich auf die einzelnen Eigenkapitalposten im Gesamtab-
schluss auswirken, mit ihren Wertgrößen differenziert darzustellen und zu beschreiben.  
 
Die Ausgestaltung des gemeindlichen Gesamteigenkapitalspiegels kann dabei nach dem örtlichen Bedarf der 
Gemeinde und in sinnvoller Anwendung der Vorgaben der IAS 1.96 bis 101 für kapitalmarktorientierte Mutterun-
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ternehmen sowie an dem Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 7 (DRS 7) für nicht kapitalmarktorientierte 
Mutterunternehmen vorgenommen werden.  
 
 
1.2.2.2.3 Der Gesamtanlagenspiegel  
 
Die Gemeinde hat im Zusammenhang mit der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses nicht die aus-
drückliche Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtanlagenspiegels, denn die Vorschrift des § 49 Absatz 3 GemHVO 
NRW enthält keinen Verweis auf die Vorschrift des § 45 GemHVO NRW als Regelung über den gemeindlichen 
Anlagenspiegel. Im Sinne der Informationsfunktion des gemeindlichen Gesamtabschlusses ist es jedoch sachge-
recht, diesem Abschluss einen Gesamtanlagenspiegel beizufügen.  
 
Ein Gesamtanlagenspiegel entsteht dabei regelmäßig aus den Anlagenspiegeln der in den Gesamtabschluss 
einbezogenen gemeindlichen Betriebe. Deren Daten sollen unter Beachtung der Grundsätze, die für den Anla-
genspiegel der Gemeinde als Muttereinheit gelten, zusammengefasst werden. Die Gemeinde hat in diesem 
Rahmen eigenverantwortlich festzulegen, welche gesamtabschlussbezogenen Anlagenzugänge und Anlagenab-
gänge sie darin erfasst. Sie kann sich dabei z. B. auf wesentliche oder bedeutende Vorgänge beschränken.  
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat): 
 
1.3.1 Die Beratung und Entscheidung 
 
Nach der Vorschrift hat der Rat der Gemeinde den geprüften Gesamtabschluss durch Beschluss zu bestätigen 
und nicht - wie den Jahresabschluss der Gemeinde – festzustellen. Diese Besonderheit ist wegen der in den 
Gesamtabschluss einbezogenen gemeindlichen Betriebe, deren festgestellte Jahresabschlüsse dadurch konsoli-
diert werden und wegen der besonderen Informationsfunktion über die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde, 
sachgerecht und angemessen. Die Bestätigung des gemeindlichen Gesamtabschlusses stellt eine Erklärung des 
Rates der Gemeinde dar, dass der ihm zugeleitete Gesamtabschluss den gesetzlichen Anforderungen entspricht, 
das erreichte Gesamtergebnis der gesamten gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 
entspricht und die Auswirkungen daraus auf das Vermögen und die Schulden der Gemeinde sowie die Chancen 
und Risiken für die künftige Gesamtentwicklung der Gemeinde zutreffend dargestellt sind.  
 
Dem Rat der Gemeinde und den zuständigen Ausschüssen müssen mindestens alle haushaltsrechtlich bestimm-
ten Gesamtabschlussunterlagen zur Beratung vorgelegt werden, um die Bestätigung des gemeindlichen Gesamt-
abschlusses durch den Rat zu ermöglichen. Diese Unterlagen sind auch für die Vermittlung eines den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Ge-
meinde gegenüber der Öffentlichkeit unverzichtbar. Sie ermöglichen den Interessenten einen aktuellen Überblick 
über die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde. 
 
Eine Bürgerbeteiligung der Gemeinde am haushaltswirtschaftlichen Geschehen geht grundsätzlich jedoch nicht 
soweit, dass die Bürger beantragen können, anstelle des Rates selbst über den gemeindlichen Gesamtabschluss 
entscheiden zu können oder der Rat diese Handhabung beschließen könnte (vgl. § 26 Absatz 1 GO NRW). Für 
den gemeindlichen Gesamtabschluss ist gesetzlich ein besonderes Aufstellungsverfahren gesetzlich bestimmt 
worden, das mit der Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat endet. Der gemeindliche Gesamtab-
schluss der Gemeinde ist daher als Gegenstand eines Bürgerbegehrens oder eines Bürgerentscheids für unzu-
lässig erklärt worden (vgl. § 26 Absatz 2 Nummer 4 GO NRW). Eine solche Unzulässigkeit kann gleichzeitig auch 
für die Entscheidung der Ratsmitglieder über die Entlastung des Bürgermeisters angenommen werden, denn das 
Entscheidungsrecht steht den einzelnen Mitgliedern des Rates und nicht dem Rat als Gremium zu.  
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1.3.2 Der Gegenstand des Bestätigungsbeschlusses 
 
Der Gegenstand des Bestätigungsbeschlusses des Rates der Gemeinde über den gemeindlichen Gesamtab-
schluss ist der ihm vom Bürgermeister zugeleitete Entwurf. Sofern seitens des Rates keine Bedenken gegen 
diese Vorlage bestehen, kann er den gemeindlichen Gesamtabschluss unter Berücksichtigung des erzielten Prü-
fungsergebnisses des Rechnungsprüfungsausschusses durch Beschluss bestätigen. Ein Änderungsbedarf, der 
sich möglicherweise aus der Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses oder aus der Beratung des Rates 
über den Gesamtabschluss noch ergeben hat, muss nicht dazu führen, dass vor der Beschlussfassung des Rates 
der gemeindliche Gesamtabschluss in entsprechender Weise zu überarbeiten ist.  
 
Bei einem Änderungsbedarf, der sich klar und eindeutig bestimmen lässt, kann es als ausreichend angesehen 
werden, wenn im Ratsbeschluss über die Bestätigung eine oder mehrere Maßgaben für die Vornahme der Ände-
rungen des Gesamtabschlusses im Sinne des Rates enthalten sind. Es entsteht dadurch ein Auftrag des Rates 
an die gemeindliche Verwaltung, bei dem es dann dem Bürgermeister obliegt, für die Erledigung dieses Auftrages 
Sorge zu tragen und vor der Bekanntmachung den Gesamtabschluss in die vom Rat beschlossene Form zu brin-
gen. Erst nach Erledigung dieses Auftrages liegt eine Fassung des Gesamtabschlusses der Gemeinde vor, die 
zum Gegenstand der Anzeige an die Aufsichtsbehörde und der gesetzlich vorgesehenen Bekanntmachung ge-
macht werden kann.  
 
 
1.3.3 Die Mitwirkung von Verfahrensbeteiligten 
 
1.3.3.1 Die Mitwirkung des Bürgermeisters 
 
Für die Mitwirkung des Bürgermeisters am Bestätigungsbeschluss des Rates der Gemeinde über den gemeindli-
chen Gesamtabschluss ist örtlich zu beurteilen, ob diese Mitwirkung sachlich geboten ist. Einerseits ist die Vor-
schrift des § 40 Absatz 2 GO NRW zu beachten, nach der der Bürgermeister ein Mitglied im Rat der Gemeinde 
kraft Gesetzes ist und ihm ein Stimmrecht zusteht. Andererseits schränkt die Vorschrift die Rechte des Bürger-
meisters nur für den Fall wieder ein, dass die Ratsmitglieder über seine Entlastung entscheiden, denn in der Sa-
che gilt er dann als befangen. Durch die Vorschrift wird daher der Bürgermeister nicht ausdrücklich von der Teil-
nahme an der Abstimmung über die Bestätigung des gemeindlichen Gesamtabschlusses ausgeschlossen.  
 
In der Sache „Bestätigung des gemeindlichen Gesamtabschlusses“ dürfte es jedoch aus Verfahrensgründen 
heraus geboten sein, dass der Bürgermeister auf die Ausübung des ihm nach § 40 Absatz 2 GO NRW zustehen-
den Stimmrechtes verzichtet. Nach § 95 Absatz 3 GO NRW hat der Bürgermeister den ihm vom Kämmerer vor-
gelegten Entwurf des gemeindlichen Gesamtabschlusses zu bestätigen, bevor er diesen dem Rat zuleitet. Der 
Bürgermeister kommt dieser Pflicht durch seine Unterzeichnung des Entwurfs nach und übernimmt damit die 
verwaltungsmäßige Verantwortung, denn er ist verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäfts-
gangs der gesamten Verwaltung (vgl. § 62 Absatz 1 GO NRW). Außerdem steht dem Bürgermeister in diesem 
Zusammenhang neben seiner Verantwortung für den gemeindlichen Gesamtabschluss auch ein Änderungsrecht 
bezogen auf den Entwurf des Kämmerers zu.  
 
 
1.3.3.2 Die Mitwirkung des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses 
 
Für die Mitwirkung des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses am Bestätigungsbeschluss des Rates 
der Gemeinde über den gemeindlichen Gesamtabschluss ist örtlich zu beurteilen, ob diese Mitwirkung sachlich 
geboten ist. Einerseits ist der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses ein Mitglied im Rat der Gemein-
de und ihm steht daher ein Stimmrecht zu. Andererseits schränkt die Vorschrift des § 31 die Rechte von Ratsmit-
gliedern nur für den Fall ein, dass die in der Vorschrift genannten Ausschließungsgründe vorliegen, sodass die 
betreffenden Ratsmitglieder dann in der Sache als befangen gelten. In keiner Vorschrift der Gemeindeordnung 
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wird aber der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses ausdrücklich von der Teilnahme an der Abstim-
mung über die Bestätigung des gemeindlichen Gesamtabschlusses ausgeschlossen.  
 
In der Sache „Bestätigung des gemeindlichen Gesamtabschlusses“ dürfte es jedoch aus Verfahrensgründen 
heraus geboten sein, dass der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses auf die Ausübung seines ihm 
zustehenden Stimmrechtes verzichtet. Nach § 101 Absatz 7 GO NRW hat der Vorsitzende des Rechnungsprü-
fungsausschusses nach der Prüfung des ihm vom Rat übergebenen Entwurf des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses den dazugehörigen Bestätigungsvermerk zu unterzeichnen, bevor er den geprüften Entwurf wieder 
dem Rat zurückgibt. Diese Pflicht ist ausdrücklich in der Vorschrift bestimmt worden. Der Vorsitzende des Rech-
nungsprüfungsausschusses übernimmt durch seine Unterzeichnung die Verantwortung für das Ergebnis der 
Abschlussprüfung, denn der Ausschuss ist gesetzlich für diese Prüfung zuständig (vgl. § 59 Absatz 3 GO NRW).  
 
 
1.4 Zu Satz 4 (Anwendung des § 96 GO NRW): 
 
1.4.01 Allgemeine Grundlagen 
 
Die in der Vorschrift enthaltene Verweisung auf die haushaltsrechtlichen Vorgaben in § 96 GO NRW soll ergän-
zend zu den Regelungen über die Aufstellung und die Bestätigung des gemeindlichen Gesamtabschlusses si-
cherstellen, dass die Behandlung des Gesamtabschlusses der Gemeinde entsprechend den Vorgaben zum ge-
meindlichen Jahresabschluss zu erfolgen hat (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Anwendung des § 96 GO NRW auf den Gesamtabschluss 

 
 
- Frist zur Bestätigung des Gesamtabschlusses (bis spätestens 31. Dezember des auf 

das Haushaltsjahr folgenden Jahres). 
 
 
- Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat der Gemeinde.  
 
 
- Behandlung des Gesamtergebnisses.   
 
 
- Entlastung des Bürgermeisters durch die Ratsmitglieder. 
 
 
- Anzeige des Gesamtabschlusses bei der Aufsichtsbehörde. 
 
 
- Öffentliche Bekanntmachung des Gesamtabschlusses. 
 
 
- Verfügbarhalten des Gesamtabschlusses zur Einsichtnahme. 
 

Abbildung 227 „Die Anwendung des § 96 GO NRW auf den Gesamtabschluss“ 
 
Mit dem Gebot zur Anwendung der Vorschrift soll u.a. sichergestellt werden, dass die Bürgerinnen und Bürger 
und die Aufsichtsbehörde über den gemeindlichen Gesamtabschluss informiert werden. Der Gesamtabschluss 
muss deshalb so gestaltet sein, dass er auch für diese Zwecke geeignet ist. 
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1.4.1 Die Frist der Bestätigung des Gesamtabschlusses 
 
Die Verweisung auf die Vorschrift des § 96 GO NRW beinhaltet eine Fristsetzung für die Bestätigung des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses durch den Rat der Gemeinde bis spätestens 31. Dezember des auf das Haus-
haltsjahr folgenden Jahres. Der Kämmerer muss danach innerhalb von neun Monaten nach dem Abschlussstich-
tag den Gesamtabschluss aufstellen und vom Bürgermeister bestätigen lassen. Der Bürgermeister leitet den 
aufgestellten Gesamtabschluss dem Rat zu. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat dabei die Aufgabe, den Ent-
wurf des Gesamtabschlusses zu prüfen, damit der Rat einen geprüften Gesamtabschluss bestätigen kann.  
 
Die zeitliche Begrenzung in dieser Vorschrift soll dabei gewährleisten, dass der zeitliche Unterschied zwischen 
dem Abschlussstichtag und der Bestätigung des Gesamtabschlusses noch vertretbar bleibt. Es soll auch ermög-
licht werden, dass Auswirkungen und Erkenntnisse aus diesem Abschluss auf die künftige Haushaltswirtschaft 
und das Beteiligungsmanagement der Gemeinde unverzüglich umgesetzt werden können. Außerdem sollen die 
Bürgerinnen und Bürger und die Aufsichtsbehörde über den Gesamtabschluss zeitgerecht informiert werden. Der 
Gesamtabschluss muss deshalb auch für eine Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger sowie zur Anzeige an 
die Aufsichtsbehörde geeignet sein. 
 
 
1.4.2 Die Bestätigung des Gesamtabschlusses 
 
1.4.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Der Verweis in der Vorschrift soll u.a. sicherstellen, dass der Rat der Gemeinde sich in vergleichbarer Weise wie 
mit dem gemeindlichen Jahresabschluss auch mit dem gemeindlichen Gesamtabschluss befasst. Der Rat der 
Gemeinde hat nach Abschluss des Haushaltsjahres die gemeindliche Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche 
Betätigung der Gemeinde, soweit diese sich wirtschaftlich im Gesamtabschluss der Gemeinde auswirken, zu 
überprüfen und über das Ergebnis einen Beschluss zu fassen bzw. den gemeindlichen Gesamtabschluss zu 
bestätigen. Der jährliche Abschlussstichtag für den gemeindlichen Gesamtabschluss stellt dabei keinen willkürli-
chen Schnitt durch das gemeindliche Verwaltungshandeln und die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde dar.  
 
Die für den Rat der Gemeinde vorzunehmende Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses obliegt dabei 
dem Rechnungsprüfungsausschuss als Pflichtausschuss des Rates (vgl. § 57 Absatz 2 i.V.m. § 59 Absatz 3 GO 
NRW). Daran schließt sich die Beratung über die Inhalte und Prüfung des Gesamtabschlusses an, die mit der 
Bestätigung des Gesamtabschlusses und der Entscheidung über die Verwendung des Gesamtergebnisses endet. 
Sofern vom Rat die Bestätigung des Gesamtabschlusses verweigert wird, sind wie bei der Feststellung des ge-
meindlichen Jahresabschlusses die Gründe dafür gegenüber dem Bürgermeister anzugeben. 
 
 
1.4.2.2 Der Beschluss des Rates 
 
Die Pflicht der Gemeinde, für jedes Haushaltsjahr einen Gesamtabschluss aufzustellen, wird dadurch abge-
schlossen, dass der Rat der Gemeinde im Rahmen seiner gesetzlichen Zuständigkeit einen entsprechenden 
Beschluss fasst, denn er kann diese Aufgabe nicht übertragen (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe j GO NRW). Der 
Bürgermeister hat dabei dafür Sorge zu tragen, dass der gemeindliche Gesamtabschluss fristgerecht vom Rat 
bestätigt wird. Diese Rechte und Pflichten kann der Bürgermeister aufgrund seiner Stellung innerhalb der Ge-
meinde durchsetzen. Als Mitglied und Vorsitzender des Rates (Mitglied kraft Gesetzes) muss er dafür sorgen, 
dass ein Beschluss über den gemeindlichen Gesamtabschluss im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ge-
fasst wird (vgl. § 40 Absatz 2 Satz 3 GO NRW). Dem Bürgermeister steht dabei nicht das Recht zu, die Tages-
ordnung und die Beratungen so zu gestalten, dass ein Beschluss des Rates über den Entwurf des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses auf unbestimmte Zeit verschoben wird.  
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1.4.3 Die Behandlung des Gesamtergebnisses 
 
1.4.3.1 Die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 
 
Der Rat der Gemeinde soll im Rahmen seiner Bestätigung des Gesamtabschlusses beschließen, wie der in der 
Gesamtergebnisrechnung enthaltene und in der Gesamtbilanz ausgewiesene Gesamtüberschuss verwendet oder 
der Gesamtfehlbetrag gedeckt werden soll. Die tatsächliche Möglichkeit für eine Verwendung besteht jedoch nur 
darin, dass der Gesamtüberschuss oder der Gesamtfehlbetrag mit dem Gesamteigenkapital, in Form des Bilanz-
postens „Allgemeine Rücklage“, verrechnet wird, denn eine Alternative besteht nicht.  
 
Die Verrechnung eines Gesamtfehlbetrages mit dieser Rücklage führt dabei nicht zu aufsichtsrechtlichen Konse-
quenzen, wie diese bei einer entsprechenden Verrechnung des Jahresfehlbetrages im Einzelabschluss der Ge-
meinde gesetzlich vorgesehen sind. Auf den gemeindlichen Gesamtabschluss findet weder die Vorschrift des § 
75 Absatz 4 GO NRW noch des § 76 GO NRW eine entsprechende Anwendung. Die Verrechnung des Gesamt-
jahresergebnisses mit der allgemeinen Rücklage zieht daher auch keine aufsichtsrechtlichen Konsequenzen oder 
Pflichten der Gemeinde gegenüber der Aufsichtsbehörde nach sich. 
 
 
1.4.3.2 Keine Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage 
 
Für die Verrechnung des Gesamtüberschusses oder des Gesamtfehlbetrages aus dem gemeindlichen Gesamt-
abschluss steht die Ausgleichsrücklage nach § 75 Absatz 3 GO NRW nicht zur Verfügung. Diese besondere 
bilanzielle Rücklage im Einzelabschluss der Gemeinde wird unverändert in die gemeindliche Gesamtbilanz über-
nommen. Dieser Bilanzposten kann nicht mit Bilanzposten aus den Einzelabschlüssen der gemeindlichen Betrie-
be zusammengefasst werden, weil ein solcher Eigenkapitalposten in deren Bilanzen nicht anzusetzen ist. 
 
Die Ausgleichsrücklage im gemeindlichen Jahresabschluss steht unmittelbar mit der gesetzlichen Vorgabe des 
jährlichen Haushaltsausgleichs, bezogen auf die gemeindliche Verwaltung, in Verbindung. Die Ausgleichsrückla-
ge stellt daher beim Gesamtabschluss eine zweckbezogene Sonderrücklage im Gesamteigenkapital dar, die wie 
andere zweckbezogene Sonderrücklagen nicht für die zweckfreie Verrechnung des Gesamtjahresergebnisses der 
Gemeinde zur Verfügung stehen. 
 
 
1.4.3.3 Die Verrechnung in der Gesamtbilanz 
 
Der Bürgermeister kann im Rahmen seiner Bestätigung des Gesamtabschlusses bzw. vor der Beschlussfassung 
über die Bestätigung des gemeindlichen Gesamtabschlusses durch den Rat der Gemeinde im Rahmen seiner 
Vorlage eine Empfehlung über die Behandlung des Gesamtergebnisses abgeben. Sofern ausreichend sicher ist, 
dass der Rat nicht von der vorgeschlagenen Gesamtergebnisverwendung abweicht, bestehen keine Bedenken, 
den Vorschlag bereits in der Gesamtbilanz dieses Gesamtabschlusses umzusetzen. Es ist dann in der Gesamtbi-
lanz statt eines Gesamtjahresergebnisses (Überschuss oder Fehlbetrag) einen „Gesamtbilanzgewinn“ oder „Ge-
samtbilanzverlust“ auszuweisen. 
 
 
1.4.4 Die Entlastung des Bürgermeisters 
 
Im Zusammenhang mit der Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat der Gemeinde entscheiden die 
Ratsmitglieder auch über die Entlastung des Bürgermeisters. Diese Entlastung ist eine Festlegung der Ratsmit-
glieder dahingehend, dass aufgrund des vorgelegten Gesamtabschlusses und der vorgenommenen Prüfung 
keine Einwendungen gegen die im Haushaltsjahr ausgeübte Geschäftstätigkeit des Bürgermeisters, bezogen auf 
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die gemeindliche Verwaltung und die Betriebe der Gemeinde, erhoben werden. Innerhalb seiner Verantwortung 
für die gemeindliche Verwaltung trägt der Bürgermeister auch eine Verantwortung für die gemeindlichen Betriebe. 
Die gemeindliche Verwaltung ist einerseits die Muttereinheit gegenüber ihren Betrieben als Tochtereinheiten. 
Andererseits sind die Betriebe nur zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben zulässig, sodass die Verantwortung 
des Bürgermeisters im Grundsatz auch auf deren Existenz und deren Tätigkeit im Sinne der Ziele und Zwecke 
der Gemeinde umfassend erstreckt. 
 
In diesem Zusammenhang ist die Vorschrift des § 40 Absatz 2 GO NRW zu beachten, nach der der Bürgermeis-
ter kraft Gesetzes ein Mitglied im Rat der Gemeinde ist und ihm ein Stimmrecht zu steht. Die Vorschrift schränkt 
aber gleichzeitig die Stimmrechte des Bürgermeisters wieder ein. Der Bürgermeister gilt, wenn die Ratsmitglieder 
durch Beschluss über seine Entlastung entscheiden, in der Sache als befangen. Durch die Vorschrift wird daher 
der Bürgermeister ausdrücklich von der Teilnahme an der Abstimmung über seine Entlastung ausgeschlossen. 
Im Rahmen ihrer Beratungen über den gemeindlichen Gesamtabschluss und ihrer Entscheidung über die Entlas-
tung des Bürgermeisters haben daher die Ratsmitglieder die im Haushaltsjahr ausgeübte Geschäftstätigkeit des 
Bürgermeisters, bezogen auf die gemeindliche Verwaltung und die Betriebe der Gemeinde, zu würdigen. Eine 
sorgfältige Beurteilung der örtlichen Gegebenheiten ist insbesondere dann notwendig, wenn der Rechnungsprü-
fungsausschuss einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat.  
 
Diese Sorgfalt besteht auch, wenn der Bestätigungsvermerk aufgrund von Beanstandungen versagt worden ist 
oder der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wurde, weil der Ausschuss nicht in der Lage war, eine Beurteilung 
über den gemeindlichen Gesamtabschluss vorzunehmen. Auf diese besonderen Sorgfaltspflichten kann auch 
dann nicht verzichtet werden, wenn bereits zuvor durch eine Zusammenarbeit zwischen dem Rechnungsprü-
fungsausschuss als zuständige Prüfungsinstanz und der gemeindlichen Verwaltung versucht wurde, die im Ge-
samtabschluss aufgetretenen Fehler zu beseitigen. Dem Bürgermeister wird aber grundsätzlich ein Anspruch auf 
seine Entlastung zugestanden, wenn die gemeindliche Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr ord-
nungsgemäß geführt worden ist. Die Entlastung des Bürgermeisters kann vorbehaltlos oder mit Vorbehalten aus-
gesprochen werden. Sie kann aber auch verweigert werden. 
 
 
1.4.5 Die Unterzeichnung des bestätigten Gesamtabschlusses 
 
In der Vorschrift über die Bestätigung des gemeindlichen Gesamtabschlusses in Form der Beschlussfassung 
durch den Rat der Gemeinde ist nicht ausdrücklich geregelt, dass der Gesamtabschluss nach seiner Bestätigung 
durch den Rat auch zu unterzeichnen ist. Ausgehend davon, dass über die vom Rat gefassten Beschlüsse, also 
auch über die Bestätigung des gemeindlichen Gesamtabschlusses, eine Niederschrift zu fertigen und diese u.a. 
vom Bürgermeister zu unterzeichnen ist, stellt sich die Frage nach einer eigenständigen Unterzeichnung des 
Gesamtabschlusses durch den Bürgermeister.  
 
Eine solche Unterzeichnung muss als sachgerecht und erforderlich angesehen werden, weil bereits die Anzeige 
des gemeindlichen Gesamtabschlusses an die Aufsichtsbehörde konkrete Informationen darüber erfordert, dass 
der Gesamtabschluss in seiner vorgelegten Form auch vom Rat der Gemeinde gebilligt wurde. Die weitere Öf-
fentlichkeitsbeteiligung durch die öffentliche Bekanntmachung und die Einsichtnahme in den Gesamtabschluss 
bis zur Feststellung des folgenden Gesamtabschlusses (vgl. § 96 Absatz 2 Satz 2 GO NRW) sind weitere sachli-
che Gründe für die Vornahme einer eigenständigen Unterzeichnung des Werkes „Gesamtabschluss“. 
 
Die Vornahme der Unterzeichnung des gemeindlichen Gesamtabschlusses stellt dabei eine funktionale und keine 
persönliche Rechtshandlung des Bürgermeisters der Gemeinde als Vorsitzender des Rates der Gemeinde dar 
(vgl. § 40 Absatz 2 Satz 4 GO NRW). Andererseits hat der Bürgermeister auch die Pflicht, die Beschlüsse des 
Rates auszuführen (vgl. § 62 Absatz 2 Satz 2 GO NRW). Er erfüllt daher mit seiner Unterzeichnung eine öffent-
lich-rechtliche Verpflichtung und bringt damit zum Ausdruck, dass dieser aus seiner Verantwortung als Vorsitzen-
der des Rates der Gemeinde heraus richtig und vollständig ist.  
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Die Unterzeichnung des Bürgermeisters beinhaltet aber auch eine Vollständigkeitserklärung dahingehend, dass 
der gemeindliche Gesamtabschluss alle Bestandteile und Anlagen zur Erfüllung seiner Aufgabe enthält, die dafür 
vorgeschrieben bzw. notwendig sind. Der Bürgermeister hat bei seiner Unterzeichnung zudem darauf zu achten, 
dass er den gemeindlichen Gesamtabschluss anschließend unverzüglich der Aufsichtsbehörde anzeigt (vgl. § 96 
Absatz 2 Satz 1 GO NRW).  
 
 
1.46 Die Anzeige des Gesamtabschlusses bei der Aufsichtsbehörde 
 
1.4.6.1 Die Anzeigepflicht der Gemeinde 
 
Aus der ausschlaggebenden Bedeutung der Art und des Ausmaßes der Erfüllung der kommunalen Aufgaben, die 
im Gesamtabschluss gezeigt wird, ergibt sich die Pflicht der Gemeinde, den vom Rat bestätigten Gesamtab-
schluss der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Es besteht aber auch die Notwendigkeit für die Auf-
sichtsbehörde, sich jeweils zum Ende eines Haushaltsjahres einen Überblick über die gesamte wirtschaftliche 
Lage der Gemeinde zu verschaffen. Die mit dem Gesamtabschluss der Aufsichtsbehörde der Gemeinde vorzule-
genden Unterlagen sind für eine Gesamtübersicht über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamt-
lage der Gemeinde, die auch die Aufsichtsbehörde haben sollte, unverzichtbar.  
 
Die Gemeinde hat in den Fällen, in denen der Rat der Gemeinde seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Bestäti-
gung des Gesamtabschlusses bis zu dem in § 96 Absatz 1 GO NRW festgelegten Termin nicht nachkommt, und 
deshalb der gemeindliche Gesamtabschluss nicht angezeigt werden kann, die Aufsichtsbehörde unverzüglich 
darüber zu unterrichten. In dem Bericht an die Aufsichtsbehörde hat die Gemeinde die Gründe für das Versäum-
nis anzugeben sowie aufzuzeigen, welcher Verfahrensstand zur Bestätigung des Gesamtabschlusses besteht. 
Sie hat auch anzugeben, wann die Bestätigung durch den Rat vorgesehen ist und bis zu welchem Zeitpunkt die 
Anzeige bei der Aufsichtsbehörde nachgeholt wird. Die Aufsichtsbehörde sollte in jedem Anzeigeverfahren auch 
eine Rückäußerung an die Gemeinde geben und darin ihre aufsichtsrechtliche Einschätzung aufzeigen. 
 
 
1.4.6.2 Die aufsichtsrechtliche Prüfung  
 
1.4.6.2.1 Allgemeine Prüfungsgesichtspunkte 
 
Die Aufsichtsbehörde hat aber den ihr nach § 116 Absatz 1 i.V.m. § 96 Absatz 2 GO NRW angezeigten Gesamt-
abschluss mit seinen Anlagen grundsätzlich dahingehend zu prüfen, ob dieser formal und inhaltlich den einschlä-
gigen Rechtsvorschriften entspricht. Der eigentlichen Abschlussanalyse soll daher eine formelle Prüfung voraus-
gehen, bei der auf die Ordnungsmäßigkeit des vom Rat bestätigten Gesamtsabschlusses abzustellen ist. Die 
Aufsichtsbehörde hat nicht nur die Vollständigkeit der vorgelegten Abschlussunterlagen, sondern auch das Vor-
liegen einer ausreichenden inhaltlichen Bestimmtheit und Aussagekraft dieser Unterlagen zu prüfen, denn der 
gemeindliche Gesamtabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde zu vermitteln. 
Die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde erfordert zudem, auch das Verfahren der Aufstellung des Gesamtabschlusses 
der Gemeinde zu kennen, um ggf. erkannte Rechtsverstöße mit den verfügbaren Mitteln beanstanden zu können.  
 
 
1.4.6.2.2 Die Prüfung bei eingeschränkten oder anderen Bestätigungsvermerken 
 
Im Rahmen der Anzeige des Gesamtabschlusses hat die Aufsichtsbehörde auch zu berücksichtigen, ob und wie 
bei der Entscheidung über die Bestätigung des Gesamtabschlusses und der Entlastung des Bürgermeisters das 
Ergebnis der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses berücksichtigt worden ist, soweit dieser Ausschuss 
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keinen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat. Insbesondere dann, wenn Verstöße gegen haushalts-
rechtliche Vorschriften vorliegen, müssen Ursache und Wirkung von der Gemeinde auch gegenüber ihrer Auf-
sichtsbehörde transparent gemacht werden.  
 
Bei einem eingeschränkten oder einem anderen Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses 
muss auch die Tragweite der Einschränkung oder Versagung begründet und erkennbar sein. Der Ausschuss 
muss die Bedeutung von Mängeln und mögliche nicht beurteilbare Bereiche zum Ausdruck bringen, sodass die 
von ihm gemachten Einschränkungen von der Aufsichtsbehörde gewichtet und gewürdigt werden können. In 
solchen Fällen ist ggf. auch die Stellungnahme des Bürgermeisters und/oder des Kämmerers zum Prüfungsbe-
richt des Rechnungsprüfungsausschusses zu berücksichtigen, wenn eine solche im Rahmen der Aufstellung und 
Feststellung des Jahresabschlusses abgegeben wurde.  
 
Insbesondere in den Fällen, in denen der Rechnungsprüfungsausschuss einen eingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt hat, der Bestätigungsvermerk aufgrund von Beanstandungen versagt worden ist oder der Bestäti-
gungsvermerk deshalb versagt wurde, weil der Ausschuss nicht in der Lage war, eine Beurteilung vorzunehmen, 
bedarf es für die aufsichtsrechtliche Beurteilung auch einer Beteiligung des Kämmerers und des Bürgermeisters. 
Eine Beteiligung des Bürgermeisters und/oder des Kämmerers sollte auch dann erfolgen, wenn bereits zuvor 
durch eine Zusammenarbeit im Gesamtabschluss einige aufgetretene Fehler, die der Vermittlung eines den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der 
Gemeinde entgegenstanden, beseitigt worden sind.  
 
 
1.4.6.3 Die Anzeige bei einem Verzicht des Gesamtabschlusses 
 
Die Vorschrift enthält keine gesonderte Ausnahmeregelung, die es ermöglicht, dass die Gemeinde generell von 
der Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses befreit ist. Bei einzelnen Gemeinden kann ein Verzicht 
aber möglich sein, wenn die Gemeinde über keinen voll zu konsolidieren Betrieb verfügt, denn dann liegt die 
wichtigste Voraussetzung für einen gemeindlichen Gesamtabschluss, dass ein Mutter-Tochter-Verhältnis zwi-
schen der Kernverwaltung der Gemeinde und einem ihrer Betriebe besteht, nicht vor. Das Fehlen dieser Voraus-
setzung kann nicht dadurch geheilt werden, dass die betreffende Gemeinde über Betriebe verfügt, die nach der 
Equity-Methode zu konsolidieren wären.  
 
In solchen Fällen entfällt nicht die Anzeigepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde der Gemeinde, denn diese soll 
den in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember i.d.R. aufzustellenden gemeindlichen Ge-
samtabschluss vorgelegt bekommen. Vielmehr muss bei einem zulässigen Verzicht auf die Aufstellung eines 
gemeindlichen Gesamtabschlusses auch darüber in Kenntnis gesetzt werden. In den Fällen des Verzichts auf die 
Aufstellung des Gesamtabschlusses erlischt auch nicht die grundsätzliche Prüfungspflicht, sondern diese ist dann 
darauf ausgerichtet, ob örtlich die Voraussetzungen für einen Verzicht auf die Aufstellung des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses vorliegen. In diesem Sinne sollte die Anzeigepflicht sachlich und verfahrensmäßig darauf 
ausgerichtet sein, dass der Aufsichtsbehörde eine geprüfte Verzichtserklärung im Rahmen des vorgesehenen 
Anzeigeverfahrens von der Gemeinde vorgelegt wird. Die Aufsichtsbehörde sollte in jedem Anzeigeverfahren 
auch eine Rückäußerung an die Gemeinde geben und darin ihre aufsichtsrechtliche Einschätzung aufzeigen. 
 
 
1.4.7 Die Bekanntmachung des Gesamtabschlusses 
 
1.4.7.1 Allgemeine Voraussetzungen 
 
Durch den Verweis auf § 96 GO NRW besteht für die Gemeinde die Pflicht, ihren Gesamtabschluss öffentlich 
bekannt zu machen und danach bis zur Bestätigung des folgenden Gesamtabschlusses zur Einsichtnahme ver-
fügbar zu halten. Damit sollen die Einwohner und Abgabepflichtigen bürgerfreundlich und bürgernah über den 
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Gesamtabschluss des abgelaufenen Haushaltsjahres informiert werden. In diesem Zusammenhang ist die Be-
kanntmachungsverordnung zu beachten, die inhaltliche Vorgaben und Verfahrensvorgaben zur Durchführung der 
Bekanntmachung von gemeindlichen Satzungen enthält. Der gemeindliche Gesamtabschluss unterliegt hinsicht-
lich seiner Veröffentlichung ebenfalls dieser Verordnung. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger sind einerseits Adressaten des gemeindlichen Handelns und sollen andererseits die 
Arbeit von Rat und Verwaltung der Gemeinde unterstützen. Daher besteht ein berechtigtes Interesse der Öffent-
lichkeit an Informationen über die gesamte wirtschaftliche Lage der Gemeinde. Aus diesem Grund soll der ge-
meindliche Gesamtabschluss bis zur Bestätigung des folgenden Gesamtabschlusses zur Einsichtnahme verfüg-
bar gehalten werden. Damit wird dem Grundsatz der Öffentlichkeit Rechnung getragen, der sich durch die ge-
samte Haushaltswirtschaft der Gemeinde zieht. Bei der Bekanntmachung des Gesamtabschlusses durch die 
Gemeinde ist zudem die Bekanntmachungsverordnung zu beachten, die Regelungen zu den Formen und dem 
Vollzug einer Bekanntmachung durch die Gemeinde enthält.  
 
Die Gemeinde muss dabei dafür Sorge tragen, dass die bereitgestellten haushaltswirtschaftlichen Informationen 
barrierefrei verfügbar sind und der Zugang dazu nicht eingeschränkt ist, sodass z. B. für Menschen mit Behinde-
rungen ggf. Hindernisse für ihre Teilhabe am haushaltswirtschaftlichen Geschehen bzw. an den Entscheidungs-
prozessen dazu bestehen (vgl. z. B.: Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung Nordrhein-Westfalen - BITV 
NRW). Außerdem darf die Bekanntmachung nicht so ausgestaltet werden, dass diese auf ein unvertretbares Maß 
reduziert ist und damit dem Zweck der Beteiligung der Öffentlichkeit an der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
entgegen gewirkt wird. 
 
 
1.4.7.2 Die Zwecke der Bekanntmachung des Gesamtabschlusses 
 
Die Bekanntmachung des Gesamtabschlusses erfüllt als Information an die Einwohner und Abgabepflichtigen 
aber nur dann ihren Zweck, wenn darin auch die wichtigsten Ergebnisse aus der Gesamtergebnisrechnung und 
aus der Gesamtbilanz öffentlich gemacht werden. Es ist dazu aber nicht erforderlich, den gesamten gemeindli-
chen Gesamtabschluss mit seinen Anlagen zum Inhalt der Bekanntmachung, z.B. im Amtsblatt der Gemeinde, zu 
machen. Die Bekanntmachungsverordnung lässt es zu, dass bestimmte Materialien, die zum gemeindlichen Ge-
samtabschluss gehören, stattdessen zu jedermanns Einsicht an einer bestimmten Stelle der gemeindlichen Ver-
waltung ausgelegt werden (vgl. § 3 Absatz 2 BekanntmVO).  
 
Die Einwohner und Abgabepflichtigen können sich dann entsprechend ihrem Bedarf weitere Kenntnisse über den 
gemeindlichen Gesamtabschluss und damit über die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde verschaffen. Es 
bleibt der Gemeinde überlassen, ob sie den Jahresabschluss in herkömmlicher Weise als Druckwerk oder im 
Internet verfügbar macht oder in sonstiger Weise ihre Einwohner und Abgabepflichtigen über ihre wirtschaftliche 
Lage und das Ergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres informiert. Sie sollte in ihrer Bekanntmachung ggf. 
bereits die betreffende Internetseite angeben. Diese besondere Vorschrift über den Zugang zu amtlichen Unterla-
gen der Gemeinde lässt die Vorschriften des Informationsfreiheitsgesetzes Nordrhein-Westfalen (IFG NRW) un-
berührt. Bei einem Verfügbarhalten des gemeindlichen Gesamtabschlusses im Internet sollte in der örtlichen 
Bekanntmachung des Gesamtabschlusses darauf hingewiesen und dazu die einschlägige Internetadresse ange-
geben werden. 
 
 
1.4.7.3 Der Vollzug der Bekanntmachung  
 
Die öffentliche Bekanntmachung des Gesamtabschlusses ist mit Ablauf des Erscheinungstages des Amtsblattes 
oder der Zeitung vollzogen. Erfolgt die Bekanntmachung in mehreren Zeitungen, ist die Bekanntmachung mit 
Ablauf des Tages der zuletzt erschienenen Zeitung vollzogen (vgl. § 6 BekanntmVO). Die Öffentlichkeit kann 
nicht innerhalb einer bestimmten Auslegungsfrist von dem vom Rat bestätigten Gesamtabschluss Kenntnis neh-
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men. Sie soll sich vielmehr im Rahmen des langfristigen Verfügbarhaltens des Gesamtabschlusses und der Ein-
sichtnahme informieren. Auch bei diesem Verfügbarhalten des Gesamtabschlusses ist die Bekanntmachung mit 
Ablauf des Erscheinungstages vollzogen.  
 
 
1.4.7.4 Der Verzicht auf die Bekanntmachung 
 
Bei einzelnen Gemeinden kann ein Verzicht auf die Bekanntmachung des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
dadurch möglich sein, dass die Gemeinde über keinen voll zu konsolidieren Betrieb verfügt, denn dann liegt die 
wichtigste Voraussetzung für einen gemeindlichen Gesamtabschluss, dass ein Mutter-Tochter-Verhältnis zwi-
schen der Kernverwaltung der Gemeinde und einem ihrer Betriebe besteht, nicht vor. Das Fehlen dieser Voraus-
setzung kann nicht dadurch geheilt werden, dass die betreffende Gemeinde über Betriebe verfügt, die nach der 
Equity-Methode zu konsolidieren wären. Der Wegfall ist in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. 
Dezember, zu dem kein gemeindlicher Gesamtabschluss aufzustellen ist, erneut zu prüfen.  
 
In den Fällen eines zulässigen Verzichts auf die Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses müssen 
die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft über diese besondere gemeindliche Sachlage in Kenntnis 
gesetzt werden. Die Gemeinde hat dazu eigenverantwortlich zu entscheiden, ob sie diesen örtlichen Sachverhalt 
gesondert bekannt macht. Es ist aber auch als vertretbar anzusehen, den Verzicht auf die Aufstellung eines ge-
meindlichen Gesamtabschlusses in die Bekanntmachung des gemeindlichen Jahresabschlusses einzubeziehen, 
denn durch die beiden gemeindlichen Abschlüsse wird regelmäßig der gleiche Adressatenkreis angesprochen. 
 
 
1.4.8 Unmittelbare Informationen über die Gesamtabschlussprüfung 
 
1.4.8.1 Keine Bekanntgabepflicht für den Prüfungsbericht 
 
Für die Bekanntmachung des Gesamtabschlusses ist zu berücksichtigen, dass wie der Rat auch die Bürgerinnen 
und Bürger als Adressaten aus der Gesamtabschlussprüfung nach § 116 Absatz 6 GO NRW konkrete Empfeh-
lungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Ordnungsmäßigkeit und der Funktionsfähigkeit des Verwal-
tungshandelns der Gemeinde verlangen, damit für sie entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung ste-
hen. Aus dieser weiten Zielvorgabe für die Gesamtabschlussprüfung entsteht jedoch keine gesonderte Pflicht für 
die Gemeinde, den Bürgerinnen und Bürgern den Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses in vollem 
Umfang verfügbar zu machen.  
 
Bei der Entscheidung der Gemeinde, ob und ggf. in welchem Umfang ein Prüfungsbericht über den gemeindli-
chen Gesamtabschluss der Öffentlichkeit allgemein zugänglich gemacht werden soll, ist zu berücksichtigen, dass 
nur der Rat der Gemeinde der Adressat des Prüfungsberichtes ist. Der Rat hat den Rechnungsprüfungsaus-
schuss mit der Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses beauftragt und sollte daher über eine Veröffentli-
chung des Berichtes entscheiden. Es sollte dafür ein Bedarf bestehen. Zudem ist zu beachten, dass der Rat in 
öffentlicher Sitzung über das Ergebnis der Abschlussprüfung berät und seine Bestätigung des Gesamtabschlus-
ses unter Einbeziehung des Prüfungsergebnisses vornimmt. Mit dieser öffentlichen Tätigkeit des Rates dürfte 
bereits eine ausreichende Information für die Öffentlichkeit über die Art und den Umfang der durchgeführten Prü-
fung des gemeindlichen Gesamtabschlusses gewährleistet sein.  
 
 
1.4.8.2 Informationen über das Prüfungsergebnis 
 
Das Prüfungsergebnis der Gesamtabschlussprüfung sollte dem o.a. Adressatenkreis verfügbar gemacht werden, 
der im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung des Gesamtabschlusses informiert werden möchte oder sich 
informiert. Da das Prüfungsergebnis nach § 116 Absatz 6 i.V.m. § 101 Absatz 3 GO NRW in einem Bestätigungs-
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vermerk zusammenzufassen ist, bietet es sich an, diesen Bestätigungsvermerk dem der Aufsichtsbehörde nach § 
116 Absatz 1 i.V.m. § 96 Absatz 2 Satz 1 GO NRW anzuzeigenden Gesamtabschluss sowie der Bekanntma-
chung des Gesamtabschlusses nach § 116 Absatz 1 i.V.m. 96 Absatz 2 Satz 2 GO NRW beizufügen. Damit wird 
dem Informationsbedürfnis des oben genannten Adressatenkreises in ausreichendem Umfang genüge getan.  
 
 
1.4.9 Das Verfügbarhalten des Gesamtabschlusses der Gemeinde 
 
1.4.9.1 Die Zwecke des Verfügbarhaltens  
 
Die haushaltsrechtliche Vorgabe des Verfügbarhaltens des gemeindlichen Gesamtabschlusses setzt das bürger-
freundliche Verfahren über die Informationen aus der gemeindlichen Haushaltsplanung und dem Jahresabschluss 
fort, denn es besteht ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an Informationen über die aus der Haushalts-
wirtschaft entstandene aktuelle wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde. Die Interessenbekundung im Rahmen 
des Verfügbarhaltens des gemeindlichen Gesamtabschlusses ermöglicht der gemeindlichen Verwaltung, mithilfe 
dieser Bürgerbeteiligung die künftigen haushaltswirtschaftlichen Gesamtziele und Gesamtleistungen besser zu 
bestimmen und zu messen sowie die Wirkungen des gesamten Handelns der Gemeinde zu beurteilen. Die Offen-
legung von Daten des gemeindlichen Gesamtabschlusses und ein längerfristiges Verfügbarhalten können daher 
zur Verbesserung der Qualität der gemeindlichen Haushaltswirtschaft beitragen. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger verlangen regelmäßig mehr Transparenz über haushaltswirtschaftliche Daten und 
neue Zugänge zu den gemeindlichen Haushaltsinformationen, denn diese nehmen die Leistungen der Gemeinde 
in Anspruch und nutzen die gemeindlichen Einrichtungen. Aufseiten vieler Bürgerinnen und Bürger besteht daher 
ein großes und berechtigtes Informationsinteresse am gesamten haushaltswirtschaftlichen Handeln der Gemein-
de. Diesen Gegebenheiten soll die Gemeinde durch ein umfassendes, verständliches und zugängliches örtliches 
Informationsangebot über ihre Haushaltswirtschaft und damit auch über den gemeindlichen Gesamtabschluss in 
ausreichendem Maße Rechnung getragen werden.  
 
Die Gemeinde hat einerseits gegenüber den Bürgerinnen und Bürger die allgemeine gesetzliche Verpflichtung, ihr 
Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben (vgl. § 10 Satz 1 GO 
NRW) und andererseits hat sie das Wohl ihrer Einwohner zu fördern (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Abhän-
gig von den tatsächlichen örtlichen Informationsbedürfnissen wird durch die Einsichtnahme in die haushaltswirt-
schaftlichen Unterlagen der Gemeinde vielfach das Interesse der Einsichtnehmende jedoch nicht ausreichend 
befriedigt. Oftmals wird von diesen Personen zudem eine Freigabe weiterer Informationen und Daten zur eigenen 
Verwendung gefordert, um eigene Interpretationen vornehmen zu können und durch die gemeindliche Verwaltung 
hergestellte Zusammenhänge zu hinterfragen.  
 
Unter Beachtung des Datenschutzes kann es grundsätzlich zu einem offenen Umgang mit geeigneten Verwal-
tungsdaten im Sinne der für die Bürgerinnen und Bürger zu erbringenden Dienstleistungen kommen. Vielfach gilt 
es dabei für die Interessierten, einen schnellen und einfachen Überblick über die gemeindliche Haushaltswirt-
schaft und den daraus entstandenen Gesamtabschluss zu bekommen. Für die Entwicklung einer Zusammenar-
beit zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, dem Rat der Gemeinde und der gemeindlichen Verwaltung bedarf 
es aber einer klaren Willensbekundung aller Beteiligten. 
 
 
1.4.9.2 Der Zeitraum des Verfügbarhaltens  
 
Der Gesamtabschluss ist nach seiner öffentlichen Bekanntmachung bis zur Bestätigung des folgenden Gesamt-
abschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten und nicht nur an wenigen Tagen auszulegen. Insgesamt 
gesehen steht den Bürgerinnen und Bürgern der Jahresabschluss damit in einem Zeitraum zu Verfügung, in dem 
das weitere haushaltswirtschaftliche Handeln der gemeindlichen Verwaltung auf dem erstellten Gesamtab-
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schluss aufbaut. Durch das nachfolgende Beispiel soll deutlich werden, dass der gemeindliche Gesamtabschluss 
solange verfügbar zu halten ist, wie noch kein weiterer bestätigter Gesamtabschluss besteht (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Zeitraum des Verfügbarhaltens des Gesamtabschlusses 2013 

 
 

AUFGABE 
 

DATUM 
 

Aufstellung  und Zuleitung  
des Entwurfs des Gesamtabschlusses an den Rat  

 

Bis zum 30. September 2014 

 
Prüfung des Entwurfs des Gesamtabschlusses 

durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Örtliche Fristsetzung 

 
Bestätigung des Gesamtabschlusses 

durch den Rat  
 

Bis zum 31. Dezember 2014 

 
Anzeige des Gesamtabschlusses 

an die Aufsichtsbehörde 
 

 
Nach Bestätigung durch den Rat 

 

 
Bekanntmachung 

des Gesamtabschlusses 
 

Nach Bestätigung durch den Rat 

 
Verfügbarhalten des Gesamtabschlusses  

bis zur Feststellung des folgenden  
Gesamtabschlusses 

 

Bis zum 31. Dezember 2015 

Abbildung 228 „Der Zeitraum des Verfügbarhaltens des Gesamtabschlusses 2013“ 
 
Den Bürgerinnen und Bürgern steht der gemeindliche Gesamtabschluss damit in einem Zeitraum zu Verfügung, 
in dem das weitere haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde i.d.R. auch auf dem erstellten Gesamtab-
schluss aufbaut. Mit der öffentlichen Bereitstellung und dem Einsichtsrecht in diese „Basis“ für das künftige ge-
meindliche Handeln wird dem Grundsatz der Öffentlichkeit ausreichend Rechnung getragen, der sich durch das 
gesamte gemeindliche Haushaltsverfahren zieht. Es bleibt aber der Gemeinde überlassen, ob sie den bestätigten 
Gesamtabschluss in herkömmlicher Weise als Druckwerk bereithält oder im Internet verfügbar macht.  
 
Die Gemeinde muss dabei dafür Sorge tragen, dass die bereitgestellten haushaltswirtschaftlichen Informationen 
barrierefrei verfügbar sind und der Zugang dazu nicht eingeschränkt ist, sodass z. B. für Menschen mit Behinde-
rungen ggf. Hindernisse für ihre Teilhabe am haushaltswirtschaftlichen Geschehen bzw. an den Entscheidungs-
prozessen dazu bestehen (vgl. z. B. die „Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung Nordrhein-Westfalen - 
BITV NRW“). Außerdem darf die gesetzliche Frist nicht so ausgestaltet werden, dass diese auf ein unvertretbares 
Maß reduziert ist und damit dem Zweck der Beteiligung der Öffentlichkeit an der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft entgegen gewirkt wird.  
 
Die rechtlichen Festlegungen zur Einsichtnahme in die haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde bilden 
dabei den Rahmen für das Handeln der Gemeinde, den sie selbstständig und eigenverantwortlich auszufüllen 
hat. Sie hat das Recht bzw. ihr obliegt die Pflicht, unter Berücksichtigung der Interessen und Möglichkeiten der 
Adressaten ihrer Haushaltswirtschaft die Formen und Orte der Einsichtnahme in die haushaltswirtschaftlichen 
Unterlagen festzulegen. Dabei kann die Gemeinde selbstverständlich auch Prioritäten setzen. 
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1.4.9.3 Das Verfügbarhalten im Internet  
 
Die Gemeinde soll nach dem Grundsatz der Öffentlichkeit ihren Gesamtabschluss möglichst in verschiedenen 
Medienformen öffentlich zur Einsichtnahme bereitstellen. Mit der Veröffentlichung von Haushaltsunterlagen im 
Internet kann ein wichtiger Beitrag zur Transparenz über die gemeindliche Haushaltswirtschaft geleistet werden. 
Sie ist eine zeitgemäße Form, die auch dazu beitragen kann, dem Bürger den Zugang zum Gesamtabschluss der 
Gemeinde zu erleichtern.  
 
Der vom Rat der Gemeinde bestätigte und veröffentlichte Gesamtabschluss der Gemeinde unterliegt grundsätz-
lich nicht dem personenbezogenen Datenschutz. Mit dem Abschluss wird gegenüber den Bürgern der Nachweis 
über das haushaltsmäßige und wirtschaftliche Handeln der Gemeinde im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfül-
lung im Haushaltsjahr bzw. Geschäftsjahr erbracht. Die Gemeinde sollte beim Verfügbarhalten des Gesamtab-
schlusses im Internet bereits bei dessen örtlicher Bekanntmachung darauf hinweisen und dazu die einschlägige 
Internetadresse angeben.  
 
Die Gemeinde muss beim ihrem Informationsangebot über den gemeindlichen Jahresabschluss im Internet (Ver-
fügbarhalten im Internet), aber auch bei ihren sonstigen Online-Auftritten und -Angeboten sowie bei den von ihr 
zur Verfügung gestellten Programmoberflächen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung berücksichti-
gen, dass deren technische Gestaltung auch die Nutzung durch Menschen mit Behinderung ermöglicht (vgl. § 1 
i.V.m. § 10 BGG NRW). Die Gemeinde muss daher nach bestem Bemühen die Erstellung eines barrierefreien 
Angebotes vornehmen und bestimmte Aspekte dabei berücksichtigen (vgl. Abbildung). 
 

 
Aspekte für das Verfügbarhalten im Internet 

 
 

ASPEKTE 
 

INHALTE 

Verantwortung 

 
Veröffentlichung nur auf Internetseiten, die in der Verantwortung der Ge-
meinde liegen. 
 

 
Auffindbarkeit 

 

 
Gestaltung der Internetseiten zur Wahrnehmung der gezeigten Elemente. 

 
Zugänglichkeit 

 

 
Zulassung eines uneingeschränkten Nutzerkreises. 

Nutzbarkeit 
 
Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Nutzerinnen und Nutzer. 
 

Bedienbarkeit 
 
Sicherstellung der Bedienbarkeit und der einfachen Navigation. 
 

Verständlichkeit 
 
Sicherstellung der Verständlichkeit der Informationen und der Funktionalität 
der Bedienung. 
 

 
Lesbarkeit 

 

 
Einsatz der natürlichen Sprache, in Größe, Form und Zeichen, z.B. auch 
die Gebärdensprache. 
 

Kostenfreiheit 
 
Zulassung des kostenfreien Lesens und Ausdruckens. 
 

Belegbarkeit 
 
Angaben zur Einsichtnahme des Jahresabschlusses in Papierform. 
 

Abbildung 229 „Aspekte für das Verfügbarhalten im Internet“ 
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Die Inhalte und das Erscheinungsbild des gemeindlichen Jahresabschlusses im Internet sind daher so zu gestal-
ten, dass sie für alle Interessierten wahrnehmbar sind (vgl. § 2 BITV NRW). Als Barrierefreiheit wird dabei die 
Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der von der Gemeinde gestalteten Lebensbereiche für alle Men-
schen angesehen, sodass der Zugang und die Nutzung für Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen 
Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe möglich sein müssen. Zu den zu ge-
stalteten Lebensbereichen gehören nicht nur bauliche Anlagen und technische Gebrauchsgegenstände, sondern 
auch die Systeme der Informationsverarbeitung.  
 
Für Internetauftritte und Internetangebote sowie andere grafische Programmoberflächen der Informationstechnik 
von Behörden der Bundesverwaltung, die öffentlich zugänglich sind, sind durch eine Verordnung des Bundes 
besondere Anforderungen bestimmt worden. Die „Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik 
nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung - BITV 2.0) ist im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden (vgl. BGBl. I S. 1843). Die Gemeinde unterliegt nicht dieser Verordnung. 
Sie kann die Verordnung aber als Hilfestellung für die Gestaltung ihrer eigenen Angebote nutzen. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Konsolidierungskreis für den Gesamtabschluss): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Konsolidierung der Jahresabschlüsse): 
 
2.1.1 Die wirtschaftliche Einheit „Gemeinde“ 
 
Nach dieser Vorschrift hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss (gemeindliche Verwaltung) und die Jahresab-
schlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller gemeindlichen Betriebe als verselbstständigte Aufgabenbereiche in 
öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu einem Gesamtabschluss zu konsolidieren (Fiktion der wirt-
schaftlichen Einheit). Unter dem Begriff „Wirtschaftliche Einheit“ wird dabei regelmäßig eine organisatorische 
Gesamtheit von Personen und/oder Sachen verstanden, bei denen die Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit 
auf Dauer ausgelegt ist und eine eigene Zielsetzung verfolgt wird. Im gemeindlichen Gesamtabschluss kann die 
Fiktion der wirtschaftlichen Einheit als gegeben angesehen werden, denn die Gemeinde ist öffentlich-rechtlich der 
„Inhaber“ ihrer Verwaltung und alleine oder zusammen mit Dritten der öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche 
„Inhaber“ ihrer Betriebe. 
 
Die gemeindliche Verwaltung soll daher mit den gemeindlichen Betrieben zusammengefasst werden, damit im 
gemeindlichen Gesamtabschluss die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde so darge-
stellt wird, als ob es sich bei der Gemeinde um eine einzige wirtschaftliche Einheit handelt. Außerdem soll der 
gemeindliche Gesamtabschluss einen aus dem Jahresabschluss der gemeindlichen Verwaltung und den Jahres-
abschlüssen der Betriebe der Gemeinde abgeleiteten eigenständigen Abschluss darstellen (Einheitstheorie). 
Diese Vorgabe setzt für die Einbeziehung der Betriebe in den gemeindlichen Gesamtabschluss generell ein Mut-
ter-Tochter-Verhältnis zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben voraus. Es ist nicht von der 
Rechts- oder Organisationsform der einzelnen Betriebe abhängig. 
 
Die beschriebene „Generalnorm“ hat dabei erhebliche Bedeutung, auch wenn sie nicht ausdrücklich in einer ein-
zigen Vorschrift enthalten ist. Vielmehr ist sie in vielen Einzelvorschriften enthalten, die im Rahmen der Aufstel-
lung, Prüfung und Bestätigung des gemeindlichen Gesamtabschlusses zur Anwendung kommen. Der gemeindli-
che Gesamtabschluss stellt daher einen aus den Jahresabschlüssen der Kernverwaltung und der in den Gesamt-
abschluss einbezogenen gemeindlichen Betriebe abgeleiteten eigenständigen Abschluss der gesamten wirt-
schaftlichen Einheit „Gemeinde“ dar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dann die verselbstständigten Aufgaben-
bereiche nicht in den gemeindlichen Gesamtabschluss einbezogen werden müssen, wenn sie für die Verpflich-
tung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz-
gesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.  
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Vor diesem Hintergrund sind deshalb auftretende örtliche Zweifelsfragen bei der Aufstellung des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses immer unter Beachtung dieser Generalnorm zu lösen, d. h. bildlich gesehen, ist die einzelne 
Frage unter dem Gesichtspunkt zu klären, als ob die gemeindliche Verwaltung um die gemeindlichen Betriebe 
erweitert worden wäre. Diese Sachlage bringt es z. B. mit sich, dass die Leistungsbeziehungen innerhalb des 
„Konzerns Gemeinde“ eliminiert werden müssen. Wegen der öffentlich-rechtlichen Verhältnisse bei den Gemein-
den kann es im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses jedoch keine Fiktion der rechtlichen Einheit 
geben. Anders als im privatwirtschaftlichen Bereich kommt es bei den Gemeinden auch faktisch nicht zu einem 
tatsächlichen rechtlichen Verbund. 
 
 
2.1.2 Die Bezeichnung der gemeindlichen Aufgabenbereiche 
 
2.1.2.1 Der Begriff „Verselbstständigte Aufgabenbereiche“ 
 
Für die Organisationseinheiten der Gemeinde außerhalb der gemeindlichen Verwaltung, die grundsätzlich in den 
gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen sind, ist in den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Begriff 
„Verselbstständigte Aufgabenbereiche“ gebildet worden, der zweckmäßig und sachlich auf die gesamte gemeind-
liche Aufgabenerfüllung zu beziehen ist. Die Aufgabe des gemeindlichen Gesamtabschlusses, ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild über die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, erfor-
dert, den haushaltsrechtlichen Begriff „Verselbstständigte Aufgabenbereiche“ weit auszulegen und unabhängig 
davon zu betrachten, ob die Verwaltung und die Betriebe der Gemeinde im Rahmen der gemeindlichen Aufga-
benerfüllung eine wirtschaftliche, nicht wirtschaftliche oder eine hoheitliche Aufgabe erfüllen.  
 
Für die Einbeziehung von gemeindlichen Aufgabenbereichen in einer eigenständigen Organisationsform in den 
Gesamtabschluss der Gemeinde ist es außerdem unerheblich, ob vor der Gründung oder Errichtung eines ge-
meindlichen Betriebes bereits eine gesonderte Organisationseinheit in der gemeindlichen Verwaltung bestand, in 
der die an den gemeindlichen Betrieb übertragene Aufgabe zuvor erledigt wurde. Der Begriff „verselbstständigte 
Aufgabenbereiche“ ist zudem auch nicht nur nach der Vorschrift über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde 
zu bewerten, auch wenn er auch in dieser Vorschrift seinen Ausgang findet (vgl. § 107 GO NRW). Es bietet sich 
deshalb an, den Begriff „Verselbstständigte Aufgabenbereiche“ durch den Begriff „Betrieb“ zuersetzen. 
 
 
2.1.2.2 Der Begriff „Betrieb“ 
 
Zur Vereinfachung in der Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften wird statt des Begriffes „Verselbst-
ständigte Aufgabenbereiche“ der Begriff „Betrieb“ für die außerhalb der gemeindlichen Verwaltung bestehenden 
Einheiten der Gemeinde benutzt. Als Betrieb gelten dabei alle Organisationseinheiten der Gemeinde, unabhängig 
von ihrer Rechtsform. Ein gemeindlicher Betrieb in diesem Sinne stellt eine Wirtschaftseinheit der Gemeinde dar, 
in der Dienstleistungen oder Produkte für Dritte zur örtlichen Bedarfsdeckung im Rahmen der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung bereitgestellt werden.  
 
Die gemeindlichen Organisationseinheiten können als gemeindliche Betriebe wirtschaftlich und organisatorisch 
selbstständig und auch rechtlich selbstständig sein. Die Betriebe können zudem in öffentlich-rechtlicher oder 
privatrechtlicher Form bestehen. Mit dieser inhaltlichen Abgrenzung des Begriffs „Betrieb“ können alle Organisati-
onseinheiten der Gemeinde außerhalb der gemeindlichen Verwaltung erfasst werden, die zur Aufgabenerledi-
gung der Gemeinde beitragen und als Tochtereinheiten bzw. Konsolidierungseinheiten oder als assoziierte Be-
triebe für den gemeindlichen Gesamtabschluss von Bedeutung sind. 
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2.1.3 Die Zusammensetzung des Konsolidierungskreises 
 
2.1.3.1 Die gemeindliche Ausgangslage 
 
Das gemeindewirtschaftliche Handeln wird durch gemeinderechtliche und durch gesellschaftsrechtliche Vorschrif-
ten geprägt. Als Gemeindewirtschaftsrecht bildet es einen eigenständigen Teilbereich in der Gemeindeordnung 
(vgl. 11. Teil der GO NRW). Dieser Teilbereich enthält insbesondere Bestimmungen zur Zulässigkeit der wirt-
schaftlichen Betätigung der Gemeinde, durch die auch eine Abgrenzung zwischen wirtschaftlicher und nicht-
wirtschaftlicher Betätigung erfolgt (vgl. § 107 GO NRW).  
 
Die Normierung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Organisationsformen, die für die wirtschaftliche 
und nicht-wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zur Verfügung stehen sowie die Voraussetzungen, unter de-
nen privatrechtliche organisierte gemeindliche Betriebe möglich sind, wird dort näher bestimmt (vgl. § 108 GO 
NRW). Diese Vorgaben für die Errichtung von gemeindlichen Betrieben bestimmen auch die örtliche Zusammen-
setzung des Konsolidierungskreises der Gemeinde mit. Die Einbeziehung in den Konsolidierungskreis ist dabei 
nicht von der Rechts- oder Organisationsform der einzelnen Betriebe abhängig. 
 
In diesem Zusammenhang steht auch der gemeindliche Gesamtabschluss, für den in der Vorschrift bestimmt 
worden ist, welche gemeindlichen Betriebe mit ihren Jahresabschlüssen in den Gesamtabschluss der Gemeinde 
einzubeziehen sind. Dabei wird der Grundsatz der Vollständigkeit beachtet, denn zum gemeindlichen Gesamtab-
schluss sollen neben der gemeindlichen Verwaltung alle Betriebe der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder 
privatrechtlicher Form zusammengeführt werden. Unter dem gesetzlichen Begriff „Verselbstständigte Aufgaben-
bereiche“ sind dabei organisatorisch abgegrenzte gemeindliche Aufgaben zu verstehen, die nicht in der gemeind-
lichen Verwaltung, sondern in den öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich ausgestalteten Betrieben der Gemeinde 
erledigt werden. Die Aufgaben der Gemeinde werden daher im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
wieder zu einem Gesamtbild zusammengeführt. 
 
 
2.1.3.2 Die Abgrenzung des Konsolidierungskreises 
 
Für den gemeindlichen Gesamtabschluss wird der Konsolidierungskreis vergleichbar mit dem Handelsrecht ab-
gegrenzt. Es sind die gemeindlichen Betriebe in den Gesamtabschluss einzubeziehen, die unter der einheitlichen 
Leitung der Gemeinde stehen oder auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss hat. Diese Betriebe 
müssen für die Erfüllung der Aufgabe des gemeindlichen Gesamtabschlusses, ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermit-
teln, von Bedeutung sein.  
 
Beim gemeindlichen Konsolidierungskreis ist außerdem zu berücksichtigen, dass dieser in Zukunft auch Verände-
rungen unterliegen kann, z. B. wenn durch eine Veräußerung ein gemeindlicher Betrieb aufgegeben wird, der 
dann aus dem gemeindlichen Konsolidierungskreis ausscheidet. Die Errichtung oder der Erwerb neuer gemeind-
licher Betriebe verändert ebenfalls den gemeindlichen Konsolidierungskreis, wenn diese Betriebe in den Gesamt-
abschluss einzubeziehen sind. Die möglichen Konsolidierungseinheiten der Gemeinde werden nachfolgend auf-
gezeigt (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Konsolidierungseinheiten  

 
 

Mit dem Jahresabschluss der gemeindlichen Kernverwaltung  
sind zu konsolidieren, die Jahresabschlüsse 

 
-         der gemeindlichen Betriebe, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden. 
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Die Konsolidierungseinheiten  

 
 

Mit dem Jahresabschluss der gemeindlichen Kernverwaltung  
sind zu konsolidieren, die Jahresabschlüsse 

 
- der gemeindlichen Betriebe und Vermögensmassen mit Nennkapital, an denen die Gemeinde 

eine Beteiligung hält. 
 
 
- der Anstalten, die von der Gemeinde auf der Grundlage rechtlicher Vorschriften als Anstalt des 

öffentlichen Rechts (AÖR) alleine oder zusammen mit anderen Gemeinden oder sonstigen Drit-
ten getragen werden. 
 

 
-   der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist. 
 
 
-   der rechtlich selbstständigen kommunalen Stiftungen, bei denen die Gemeinde Stifter ist. 

 
 

- der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger, deren finanzielle Existenz aufgrund 
rechtlicher Verpflichtungen wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird, sodass ein Abhän-
gigkeitsverhältnis zur Gemeinde besteht (institutionelle Finanzunterstützung). 

 
Abbildung 230 „Die Konsolidierungseinheiten“ 

 
Zu jedem Abschlussstichtag ist daher von der Gemeinde der für den davorliegenden Gesamtabschluss gebildete 
Konsolidierungskreis zu überprüfen und ggf. anzupassen. Die Betriebe gewerblicher Art (BgA) als ausschließliche 
steuerrechtliche Betriebsform sowie die gemeindlichen Regiebetriebe als Teile der gemeindlichen Verwaltung 
stellen zwar Betriebsformen dar. Diese Einheiten sind aber nicht in den Konsolidierungskreis für den gemeindli-
chen Gesamtabschluss einzubeziehen, weil sie keine eigenständigen gemeinderechtlichen Organisationsformen 
darstellen. 
 
 
2.1.3.3 Die Sparkassen und der Konsolidierungskreis  
 
2.1.3.3.1 Keine Einbeziehung der Sparkassen  
 
Eine Besonderheit stellen die Sparkassen in der Rechtsform einer landesrechtlichen Anstalt öffentlichen Rechts 
in der Trägerschaft der Gemeinde dar (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 1 SpkG NRW). Der Landesgesetzgeber hat erst-
mals im Sparkassengesetz vom 18.11.2008 (GV. NRW. S. 696) entschieden, dass die gemeindlichen Sparkas-
sen nicht im Jahresabschluss der Gemeinden anzusetzen sind (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 SpkG NRW). In der Be-
gründung zum NKFG vom 16.11.2004 ist dieser Wille des Landesgesetzgebers bereits zum Ausdruck gebracht 
worden, dass die gemeindlichen Sparkassen nicht zu bilanzieren sind und daher auch nicht in den gemeindlichen 
Gesamtabschluss einbezogen werden sollen. Die damalige Willensbekundung des Gesetzgebers folgte einer 
Entscheidung der Länder im Rahmen der Bemühungen um eine Reform des gemeindlichen Haushaltsrechts.  
 
Dieser Festlegung steht nicht entgegen, dass die Sparkassen als wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinden 
eingestuft werden und daher als eine Vermögensmasse der Gemeinden zu betrachten sind, die in den gemeindli-
chen Gesamtabschluss einbezogen werden müsste (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 1 SpkG NRW). Das o.a. gesetzliche 
Verbot lässt es aber gleichwohl nicht zu, eine Sparkasse in der Trägerschaft der Gemeinde in den Konsolidie-
rungskreis für ihren gemeindlichen Gesamtabschluss aufzunehmen. In diesem Zusammenhang erfordert es das 
Transparenzgebot, dass die Gemeinde entsprechende Angaben im Gesamtanhang zu machen, wenn sie Träge-
rin einer Sparkasse ist. 
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2.1.3.3.2 Keine Einbeziehung der Beteiligungen der Sparkassen 
 
Die gemeindlichen Sparkassen besitzen vielfach Unternehmen und weitere Beteiligungen. Die Festlegung des 
Gesetzgebers, die Sparkassen nicht in den Gesamtabschluss einzubeziehen, umfasst in seinem Sinne nicht nur 
die originäre öffentlich-rechtliche Anstalt „Sparkasse“, sondern auch deren Unternehmen und Beteiligungen sowie 
die sonstigen Anteilsverhältnisse der Sparkasse. Unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse und der Aufgabe 
des gemeindlichen Gesamtabschlusses soll nicht nur die originäre öffentlich-rechtliche Anstalt „Sparkasse“ nicht 
in den Gesamtabschluss der Gemeinde einbezogen werden, sondern die gesamte „Gruppe“ Sparkasse. Der 
Konsolidierungskreis für den gemeindlichen Gesamtabschluss umfasst daher nicht die Sparkasse einschließlich 
der ihr zugehörigen Betriebe und sonstigen Beteiligungen.  
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde jedoch selbst unmittelbar oder mittelbar über einen gemeindlichen Betrieb 
an einem Unternehmen der Sparkasse beteiligt ist, muss dieser gemeindliche Anteil von der Gemeinde unter 
Anwendung der zutreffenden Konsolidierungsmethode in ihren Gesamtabschluss einbezogen werden. Diese 
Einbeziehung entspricht der Aufgabe des gemeindlichen Gesamtabschlusses und steht dem Willen des Landes-
gesetzgebers nicht entgegen. 
 
 
2.1.3.3.3 Die Sparkassenzweckverbände und der Konsolidierungskreis  
 
Aus dem Verbot der Einbeziehung der Sparkassen in den Konsolidierungskreis für den gemeindlichen Gesamt-
abschluss ist jedoch nicht der Schluss zu ziehen, dass dadurch auch die Mitgliedschaft der Gemeinde in einem 
Sparkassenzweckverband nicht in den Gesamtabschluss einzubeziehen ist. Die gemeindlichen Zweckverbände, 
zu denen auch Sparkassenzweckverbände gehören, stellen eine öffentlich-rechtliche Organisationsform dar, 
deren Wert je nach Einfluss der Mitglieder in der gemeindlichen Gesamtbilanz wie ein verbundenes Unternehmen 
oder eine Beteiligung anzusetzen und grundsätzlich in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind.  
 
Für die Einbeziehung in den gemeindlichen Gesamtabschluss ist wie bei den wirtschaftlichen oder nicht wirt-
schaftlichen Tochtereinheiten der Gemeinde nicht die gewählte Organisationsform ausschlaggebend, sondern die 
von der Gemeinde für den einzelnen Betrieb bestimmte öffentliche Zwecksetzung. Ob und in welcher Form ein 
Sparkassenzweckverband in den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen ist, hängt daher örtlich u.a. 
auch von der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Mitgliedschaft der Gemeinde in einem Sparkassenzweck-
verband ab. Grundsätzlich ist daher ein Sparkassenzweckverband in den Konsolidierungskreis einzubeziehen. 
Das Ansatzverbot für die von ihm getragene Sparkasse bewirkt aber einen Ansatz des Zweckverbandes mit dem 
Erinnerungswert. Diese Sachlage ist bei den örtlichen Konsolidierungsarbeiten von der Gemeinde zu beachten. 
 
 
2.1.3.4 Die gemeindlichen Betriebe als Teilkonzerne 
 
Im Rahmen der Bestimmung des gemeindlichen Konsolidierungskreises, in den die gemeindliche Verwaltung als 
Muttereinheit und die Betriebe der Gemeinde als Tochtereinheiten einbezogen werden, kann der Sachverhalt 
bekannt werden, dass ein gemeindlicher Betrieb in einer Rechtsform des privaten Rechts bereits nach den han-
delsrechtlichen Vorschriften ein Mutterunternehmen darstellt und deshalb zur Aufstellung eines handelsrechtli-
chen Konzernabschlusses verpflichtet ist (vgl. §§ 290 ff. HGB). In einem solchen Fall kommt es auf die Rechts-
form der Tochterunternehmen dieses gemeindlichen Betriebes nicht an.  
 
Der eigenständige handelsrechtliche Konzernabschluss ist dann als Abschluss dieses gemeindlichen Betriebes 
zu behandeln und haushaltsrechtlich als „Teilkonzernabschluss“ im Rahmen des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses in die Konsolidierung einzubeziehen. Diese Vorgehensweise ermöglicht, auf eine gesonderte Konsoli-
dierung der einzelnen Jahresabschlüsse der konzernangehörigen gemeindlichen Betriebe zu verzichten. Aus 
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Transparenz- und Informationsgründen sollte der handelsrechtliche Konzernabschluss dann dahingehend ge-
kennzeichnet werden, dass er gemeindebezogen einen „Teilkonzernabschluss“ darstellt. 
 
Ein gemeindlicher Betrieb, der handelsrechtlich ein Mutterunternehmen darstellt, bliebe dabei gleichzeitig eine 
Tochtereinheit in seinem Verhältnis zur gemeindlichen Verwaltung als Muttereinheit und würde ein gemeindlicher 
„Teilkonzern“ im Gesamtabschluss sein. Diese Sachlage muss für die Adressaten beider Abschlüsse durch be-
sondere Angaben unmittelbar erkennbar und nachvollziehbar sein. Die zulässige Einbeziehung eines „Teilkon-
zernabschlusses“ in den gemeindlichen Gesamtabschluss erfordert aber auch die Beachtung folgender Voraus-
setzungen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Voraussetzungen bei Einbeziehung eines „Teilkonzernabschlusses“ 

 
 
-   Es wird ein vollständiger handelsrechtlicher Konzernabschluss eines gemeindlichen Betriebes 

aufgestellt. 
 
 
-   Die Kapitalverflechtungen und Leistungsbeziehungen zwischen den im Teilkonzern voll zu konso-

lidierenden Betrieben und der gemeindlichen Kernverwaltung müssen aufgedeckt und berücksich-
tigt werden. 

 
 
-   Die Kapitalverflechtungen und Leistungsbeziehungen zwischen den im Teilkonzern voll zu konso-

lidierenden Betrieben und anderen voll zu konsolidierenden gemeindlichen Betrieben müssen auf-
gedeckt und berücksichtigt werden. 

 
 
-   Änderungen der Konsolidierungsstruktur im Vergleich zum Abschluss der gemeindlichen Kern-

verwaltung müssen berücksichtigt werden. 
 
 
-   Im handelsrechtlichen Konzern aufgedeckte stille Reserven müssen auf Ebene des gemeindlichen 

„Teilkonzerns“ fortgeschrieben werden. 
 
Abbildung 231 „Die Voraussetzungen bei Einbeziehung eines „Teilkonzernabschlusses“ 

 
Die örtlichen Gegebenheiten führen jedoch weder dazu, dass auf den handelsrechtlichen Konzernabschluss noch 
auf den gemeindlichen Gesamtabschluss verzichtet werden kann. Die Ziele und Zwecke ermöglichen aber der 
Gemeinde, in den gemeindlichen Gesamtabschluss nicht jeden gemeindlichen Betrieb einzubeziehen, der dem 
handelsrechtlich geprägten „Konzern“ angehört, sondern nur das Mutterunternehmen als gemeindlicher Betrieb 
mit seinem Konzernabschluss entsprechend zu berücksichtigen. Das Handelsrecht enthält dazu eine ausdrückli-
che Regelung in diesem Sinne (vgl. § 312 Absatz 6 HGB). Der gemeindliche Gesamtabschluss ist dann in einem 
solchen Fall nach einem Stufenkonzept - vergleichbar dem handelsrechtlichen Konzept – aufzubauen.  
 
 
2.1.3.5 Die Besonderheiten bei finanziellen Abhängigkeitsverhältnissen 
 
Die sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger außerhalb der Gemeinde, deren finanzielle Existenz 
aufgrund rechtlicher Verpflichtungen wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird, sollen in den gemeindlichen 
Gesamtabschluss einbezogen werden. Diese Sachlage erfordert eine erweiterte Betrachtung. Im Rahmen der 
IMK-Arbeiten in 2003 war es nicht beabsichtigt, jeden Aufgabenträger, der einen Zuschuss der Gemeinde erhält, 
aufgrund einer gemeindlichen Finanzleistung in den Gesamtabschluss der Gemeinde einzubeziehen. Ein Aufga-
benträger, der einen Zuschuss zu seiner Einrichtung von der Gemeinde erhält, z. B. zu einem Kindergarten, soll 
deshalb nicht allein dadurch vollkonsolidierungspflichtig sein, denn vielfach werden von der Gemeinde die Zu-
schüsse wegen der Trägerschaft einer Einrichtung zur Durchführung gemeindlicher Aufgaben gewährt.  
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Die ausschlaggebende Voraussetzung für die Einbeziehung eines Dritten als Aufgabenträger in den gemeindli-
chen Gesamtabschluss soll aber ein finanzielles Abhängigkeitsverhältnis von der Gemeinde sein. Ein solches 
Verhältnis kann nur dann als gegeben im Sinne der Konsolidierung angesehen werden, wenn die finanziellen 
Beziehungen zwischen der Gemeinde und dem Aufgabenträger darin bestehen, die Durchführung einer gemeind-
lichen zweckbezogenen Aufgabe durch einen bestimmten Aufgabenträger als örtliche Institution durchführen zu 
lassen und dauerhaft zu erhalten und zu sichern. Aus dem bestehenden Verhältnis zwischen der Gemeinde und 
dem Aufgabenträger muss daher erkennbar und nachvollziehbar sein, dass ein institutionelles (finanzielles) Ab-
hängigkeitsverhältnis des Aufgabenträgers von der Gemeinde besteht. Die jährlichen Finanzleistungen der Ge-
meinde an den Aufgabenträger sollen deshalb so hoch sein, dass diese als Erträge des Aufgabenträgers seine 
Aufwendungen überwiegend decken. Sie müssen aber auch eine Bedeutung für die Gemeinde haben bzw. für die 
Gemeinde erheblich sein. Außerdem müssen auch die sonstigen Voraussetzungen für die Einbeziehung in den 
gemeindlichen Gesamtabschluss erfüllt werden.  
 
In die örtliche Betrachtung und Bewertung ist auch einzubeziehen, ob die finanzielle Abhängigkeit eines sonstigen 
rechtlich selbstständigen Aufgabenträgers von der Gemeinde bei seiner laufenden Geschäftstätigkeit oder aus 
seiner Investitionstätigkeit und/oder Finanzierungstätigkeit heraus besteht. Bei einer ausschließlichen finanziellen 
Abhängigkeit aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Aufgabenträgers heraus dürfte aufgrund der aufwands-
wirksamen Finanzleistungen der Gemeinde, die auch in die Gesamtergebnisrechnung einfließen, i.d.R. eine voll-
ständige Einbeziehung des Aufgabenträgers in den gemeindlichen Gesamtabschluss nur in Betracht kommen, 
wenn zusätzlich eine besondere Bedeutung des Aufgabenträgers hinsichtlich der gemeindlichen Aufgabenerfül-
lung besteht. Einer entsprechenden Bedeutung bedarf es auch dann, wenn eine finanzielle Abhängigkeit aus der 
Investitionstätigkeit und/oder der Finanzierungstätigkeit des Aufgabenträgers heraus besteht und die Gemeinde 
ihre finanziellen Investitionsleistungen als Rechnungsabgrenzungsposten bilanzieren kann oder der wirtschaftli-
cher Eigentümer der angeschafften Vermögensgegenstände geworden ist. 
 
Aus diesen Gegebenheiten heraus lässt sich für eine Einbeziehung in den gemeindlichen Gesamtabschluss ab-
leiten, dass bei einem fremden Aufgabenträger, der als Institution finanziell von der Gemeinde abhängig ist, die 
Gemeinde auch in dessen Entscheidungsgremien vertreten sein soll. Sofern dieses vor Ort nicht gegeben ist, 
spricht dieses Indiz, unabhängig von der finanziellen Größenordnung der gemeindlichen Zuschüsse für die lau-
fende Geschäftstätigkeit, dafür, dass dieser Aufgabenträger aus der "Gesamtabschlusssicht" der Gemeinde von 
untergeordneter Bedeutung ist. Eine solche Abgrenzung muss in Einklang mit den sonstigen örtlichen Verhältnis-
sen stehen, die zu einem Verzicht auf die Einbeziehung gemeindlicher Betriebe oder anderer Dritter in den ge-
meindlichen Konsolidierungskreis führen. Sie muss mit diesen Gegebenheiten aber nicht identisch sein. 
 
 
2.1.3.6 Die Eckpunkte für den gemeindlichen Konsolidierungskreis 
 
Die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses erfordert von der Gemeinde die Beachtung einer Vielzahl 
von Eckpunkten, um unter Berücksichtigung ihrer tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die wirtschaftliche Gesamt-
heit zutreffend herzustellen und abzubilden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Eckpunkte für den gemeindlichen Konsolidierungskreis 

 
 

ECKPUNKTE 
 

INHALTE 

Vollständigkeitsgrundsatz 

 
Die gemeindliche Verwaltung und die Betriebe der Gemein-
de in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form sind 
zusammenzufassen. 
 

Weltabschlussprinzip 
 
In den gemeindlichen Gesamtabschluss sind grundsätzlich 
alle Betriebe der Gemeinde einzubeziehen. 
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Die Eckpunkte für den gemeindlichen Konsolidierungskreis 

 
 

ECKPUNKTE 
 

INHALTE 
 

Vollkonsolidierung 

 
Betriebe, die unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde 
stehen oder auf die sie einen beherrschenden Einfluss 
ausübt (§ 50 Absatz 1 und 2 GemHVO NRW) werden im 
Rahmen der Vollkonsolidierung in den Gesamtabschluss 
einbezogen. 
 

Equity-Konsolidierung 
 
Betriebe unter einem maßgeblichen Einfluss der Gemeinde 
werden „at Equity“ in den Gesamtabschluss einbezogen. 
 

Finanzanlagevermögen 
 
Alle übrigen Betriebe werden unter der Gesamtbilanzposition 
„Finanzanlagevermögen“ ausgewiesen. 
 

Sparkassen  
und ihre Beteiligungen 

 
Die Sparkassen werden aufgrund des gesetzlichen Bilanzie-
rungsverbotes und ihre Beteiligungen aufgrund einer Kon-
vention nicht in den Gesamtabschluss einbezogen. 
 

Betriebe als Teilkonzerne 

 
Unter Beachtung der Abschlussvoraussetzungen und der 
Durchführung daraus folgender Arbeitsschritte kann ein 
handelsrechtlicher Konzernabschluss als Abschluss eines 
gemeindlichen Betriebes in den Gesamtabschluss einbezo-
gen werden. 
 

Untergeordnete Bedeutung 

 
Die Betriebe, die für die Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde 
von untergeordneter Bedeutung sind, müssen nicht in den 
Gesamtabschluss einbezogen werden. 
 

Finanzielle Abhängigkeit 

 
Bei den sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträ-
gern, deren finanzielle Existenz aufgrund rechtlicher Ver-
pflichtungen wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird, 
sodass ein Abhängigkeitsverhältnis zur Gemeinde besteht 
(institutionelle Finanzunterstützung), muss die Erheblichkeit 
und Bedeutung für den Gesamtabschluss festgestellt wer-
den. 
 

Abbildung 232 „Die Eckpunkte für den gemeindlichen Konsolidierungskreis“ 
 
 
2.1.3.7 Die Veränderungen des Konsolidierungskreises 
 
Der Konsolidierungskreis für den gemeindlichen Gesamtabschluss kann in Zukunft sachlichen Veränderungen 
unterliegen, wenn z. B. durch eine Veräußerung ein gemeindlicher Betrieb aufgegeben wird, sodass dieser dann 
aus dem gemeindlichen Konsolidierungskreis ausscheidet. Auch durch die Errichtung oder den Erwerb neuer 
Betriebe durch die Gemeinde verändert sich der gemeindliche Konsolidierungskreis. Zum folgenden Abschluss-
stichtag sind dann die entsprechenden Veränderungen vorzunehmen, z. B. die neuen Betriebe in die gemeindli-
che Konsolidierung einzubeziehen. Die Gemeinde hat zu jedem Abschlussstichtag ihren Konsolidierungskreis zu 
überprüfen und ggf. anzupassen.  
 
Die Gemeinde hat in solchen Fällen im Gesamtanhang sachgerechte Angaben darüber zu machen und ggf. in 
zeitlicher Hinsicht eine Vergleichbarkeit herzustellen. Sie ist insbesondere dann berichtspflichtig, wenn die aufge-
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tretenen Änderungen bei ihren Beteiligungen wesentlich sind und das vom gemeindlichen Gesamtabschluss zu 
vermittelnde Bild der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde beeinträchtigt werden könnte. Einige Messgrö-
ßen oder Anhaltspunkte dafür können aus dem Vergleich des Einzelabschlusses zum gemeindlichen Gesamtab-
schluss gewonnen werden, sodass die Anwendung des Grundsatzes der Wesentlichkeit konkretisiert wird.  
 
 
2.1.4 Einbeziehung der Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres 
 
2.1.4.1 Der einheitliche Abschlussstichtag 
 
Der gemeindliche Gesamtabschluss setzt sich aus dem Jahresabschluss der Gemeinde nach § 95 GO NRW und 
den Jahresabschlüssen des gleichen Geschäftsjahres aller gemeindlichen Betriebe in öffentlich-rechtlicher oder 
privatrechtlicher Form zusammen. Die Aufgabe des gemeindlichen Gesamtabschlusses, die Vermögens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzlage der einbezogenen Betriebe so darzustellen, als ob die Gemeinde mit ihren Betrie-
ben insgesamt eine einzige wirtschaftliche Einheit wäre, erfordert, dass die Jahresabschlüsse der am Gesamtab-
schluss Beteiligten grundsätzlich bezogen auf den gleichen Abschlussstichtag aufgestellt werden. Die Einheitlich-
keit des Abschlussstichtages ist ein wichtiger Tatbestand, um einem möglichst aussagefähigen gemeindlichen 
Gesamtabschluss aufzustellen. 
 
Der Abschlussstichtag für den gemeindlichen Gesamtabschluss wird durch den Jahresabschluss der gemeindli-
chen Verwaltung bestimmt und ist der 31. Dezember eines jeden Jahres als Abschlussstichtag für das gemeindli-
che Haushaltsjahr. Bei dieser Festlegung des Abschlussstichtages ist berücksichtigt worden, dass für die ge-
meindliche Haushaltswirtschaft das Kalenderjahr das Haushaltsjahr und für viele gemeindliche Betriebe das Ka-
lenderjahr das Geschäftsjahr darstellt (vgl. § 78 Absatz 4 GO NRW und § 12 EigVO NRW). Gleichwohl besteht 
bei einzelnen Betrieben ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr, weil z. B. die betrieblichen Bedürf-
nisse dieses erfordern. Diese Abweichung stellt jedoch kein grundsätzliches Hindernis für die Einbeziehung des 
betreffenden Betriebes in den Gesamtabschluss dar. Es können dadurch zur Abgrenzung ggf. Anpassungsarbei-
ten durch den betroffenen Betrieb erforderlich werden oder ein gesonderter Zwischenabschluss aufzustellen sein. 
 
 
2.1.4.2 Die Aufstellung eines Zwischenabschlusses 
 
2.1.4.2.1 Die zeitliche Abgrenzung  
 
Im NKF soll die wirtschaftliche Einheit der Gemeinde mit ihren Betrieben u.a. dadurch erreicht werden, dass auch 
die gemeindlichen Betriebe, die ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr haben, vom Gesamtab-
schluss der Gemeinde nicht ausgeschlossen werden. Ein abweichendes Geschäftsjahr eines gemeindlichen 
Betriebes kann zu Problemen bei der Durchführung der Konsolidierung durch die Gemeinde führen. Es erschwert 
z. B. die „internen“ Aufrechnungen zwischen der gemeindlichen Verwaltung und diesen Betrieben der Gemeinde, 
oder macht sie nicht möglich. Durch einen gesonderten Zwischenabschluss zum Abschlussstichtag des gemeind-
lichen Gesamtabschlusses wird bei diesen Betrieben versucht, abweichend von ihrem Geschäftsjahr einen Zeit-
raum zu schaffen, der dem Haushaltsjahr der Gemeinde entspricht, und für den von der Gemeinde ein Gesamt-
abschluss aufzustellen ist.  
 
Aus einem solchen Zwischenabschluss ergeben sich keine unmittelbaren rechtlichen Auswirkungen auf die Ge-
schäftstätigkeit des gemeindlichen Betriebes. In den Fällen, in denen bei einem gemeindlichen Betrieb das ab-
weichende Geschäftsjahr in der Zeit vom 30. September bis zum 31. Dezember endet, weil z.  B. die betriebli-
chen Bedürfnisse dies erfordern, wird unterstellt, dass durch besondere konsolidierungstechnische Buchungen 
die notwendigen Eliminierungen „interner“ Vorgänge für den Gesamtabschluss erreicht werden können. Ob eine 
solche Eliminierung noch gelingt, wenn der Abschlussstichtag des Betriebes der 31. Juli ist, ist sehr zweifelhaft, 
sodass die betrieblichen Verhältnisse besser durch einen Zwischenabschluss abgebildet werden sollten.  
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Durch Landesrecht können die rechtlich selbstständigen gemeindlichen Betriebe nicht verpflichtet werden, ihren 
Jahresabschluss bezogen auf den Abschlussstichtag der gemeindlichen Verwaltung aufzustellen, auch wenn 
diese zum Vollkonsolidierungskreis für den gemeindlichen Gesamtabschluss gehören. Bei erheblichen zeitlichen 
Abweichungen kann daher nur eine qualitative Abschlussaussage durch einen Zwischenabschluss durch den 
betreffenden Betrieb erreicht werden, der zeitraumbezogen mit den Abschlüssen der übrigen gemeindlichen 
Betriebe als gleichwertig gelten kann. Eine gesonderte haushaltsrechtliche Vorschrift über einen aufzustellenden 
Zwischenabschluss durch einen Betrieb besteht nicht. Die Einbeziehung eines gemeindlichen Betriebes in den 
gemeindlichen Gesamtabschluss über einen Zwischenabschluss muss von der Gemeinde örtlich eingeschätzt 
und entschieden werden, auch wenn der Betrieb ein um weniger als drei Monate vom Haushaltsjahr der Gemein-
de abweichendes Geschäftsjahr hat.  
 
Das Ergebnis einer örtlichen Abwägung kann daher auch darin bestehen, dass ein Betrieb keinen Zwischenab-
schluss aufzustellen hat. Die Gemeinde geht in solchen Fällen i.d.R. davon aus, dass ein Verzicht zu keiner Be-
einträchtigung des durch den Gesamtabschluss zu vermittelnden Bildes über die wirtschaftliche Gesamtlage der 
Gemeinde führt. Beim Vorliegen einer solchen Sachlage müssen jedoch die betrieblichen Vorgänge von beson-
derer Bedeutung für die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde, die zwischen 
dem Abschlussstichtag des gemeindlichen Betriebes und dem Abschlussstichtag des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses eingetreten sind, in der Gesamtbilanz und der Gesamtergebnisrechnung berücksichtigt oder im Ge-
samtanhang des gemeindlichen Gesamtabschlusses angegeben werden. 
 
 
2.1.4.2.2 Die Pflicht zur Aufstellung 
 
In den gemeindlichen Gesamtabschluss sollen auch die Jahresabschlüsse der gemeindlichen Betriebe einbezo-
gen werden, deren Abschlussstichtage um mehr als drei Monate vor dem Abschlussstichtag 31. Dezember lie-
gen. Diese Betriebe sollen einen gesonderten Zwischenabschluss, bezogen auf den Abschlussstichtag des Ge-
samtabschlusses, aufstellen, um trotz der unterschiedlichen Geschäftsjahre die notwendige Übereinstimmung für 
den gemeindlichen Gesamtabschluss zu erreichen. Die erhebliche Zeitdifferenz zwischen den Abschlussstichta-
gen wird in diesen Fällen dadurch überbrückt, dass der Jahresabschluss des betreffenden gemeindlichen Betrie-
bes auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses fortgeschrieben wird.  
 
Von gemeindlichen Betrieben, deren Geschäftsjahr zu einem Zeitpunkt endet, bei dem eine erhebliche Zeitdiffe-
renz zum Abschlussstichtag des gemeindlichen Gesamtabschlusses besteht, z. bei einem Abschlussstichtag 31. 
Juli, soll von der Gemeinde von dem jeweiligen Betrieb ein Zwischenabschluss als Fortschreibung seines Jahres-
abschlusses verlangt werden. Dadurch wird ein auf den Abschlussstichtag und den Zeitraum des Gesamtab-
schlusses ausgerichteter gleicher „Abrechnungszeitraum“ geschaffen und gewährleistet. An den Inhalt eines 
Zwischenabschlusses sind dabei die gleichen Qualitäts- und Quantitätsanforderungen zu stellen, wie an den 
originären Jahresabschluss. Diese Vorgabe besteht deshalb, weil ein betrieblicher Zwischenabschluss auf dem 
jeweiligen tatsächlichen betrieblichen Jahresabschluss aufgebaut wird. Er ist dadurch ordnungsgemäß aus den 
Büchern und sonstigen Unterlagen des betreffenden gemeindlichen Betriebes zu entwickeln, enthält jedoch nur 
eine entsprechende zeitanteilige Gewinn- und Verlust-Rechnung des Betriebes. 
 
 
2.1.4.2.3 Die Prüfungspflicht 
 
Ein Zwischenabschluss stellt keinen unterjährigen Jahresabschluss des betreffenden Betriebes der Gemeinde 
dar. Seine Ableitung bzw. Aufstellung dient ausschließlich der Erstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses. 
Der Zwischenabschluss eines gemeindlichen Betriebes unterliegt deshalb auch nicht der Pflicht zur Jahresab-
schlussprüfung beim betreffenden Betrieb. Vielmehr unterliegt ein Zwischenabschluss wegen seiner gesamtab-
schlussbezogenen Aufstellung der Prüfungspflicht des Abschlussprüfers des gemeindlichen Gesamtabschlusses. 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 116 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 1146 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat daher die Prüfungsverantwortung nicht nur für den aufgestellten gemeind-
lichen Gesamtabschluss, sondern für alle die dem Gesamtabschluss zugrunde liegenden Abschlüsse, die nicht 
nach anderen Vorschriften geprüft worden sind. 
 
 
2.1.4.3 Die Angleichungsmaßnahmen bei einem Verzicht 
 
Bei der örtlichen Entscheidung der Gemeinde über einen Verzicht eines Zwischenabschlusses durch einen ge-
meindlichen Betrieb ist immer zu berücksichtigen, ob es möglich ist, durch besondere konsolidierungstechnische 
Buchungen wichtige betriebliche Vorgänge aus der Zeit zwischen dem Abschlussstichtag des betrieblichen Jah-
resabschlusses und dem Abschlussstichtag des gemeindlichen Gesamtabschlusses, in der Gesamtbilanz und der 
Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde zu berücksichtigen. Dabei müssen die betrieblichen Vorgänge bedeu-
tend für den gemeindlichen Betrieb und den Gesamtabschluss der Gemeinde sein. Die Entscheidung darüber 
kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit mithilfe der Summe der „betrieblichen“ Ge-
schäftsvorfälle bestimmt werden, die für die Frage der Berücksichtigung im gemeindlichen Gesamtabschluss in 
Betracht kommen.  
 
In bestimmten Fällen kann auch die zeitliche Hauptgeschäftstätigkeit eines Betriebes dafür ausschlaggebend 
sein, dass der betriebliche Abschlussstichtag regelmäßig nach dem Abschlussstichtag der Gemeinde liegt, z. B. 
bei Betrieben mit Saisongeschäften. In jedem Fall müssen die notwendigen Eliminierungen „interner“ Vorgänge 
erreicht werden, damit ein gemeindlicher Betrieb auf einen Zwischenabschluss verzichten kann. Durch die Ge-
meinde muss dabei gewährleistet werden, dass bei ihrem Gesamtabschluss keine Informationslücke über die 
wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde entsteht. Sie muss außerdem dazu beitragen, Missbräuche auszu-
schließen. In einer Zusammenarbeit zwischen den Betrieben der Gemeinde und der gemeindlichen Verwaltung 
muss erreicht werden, dass die betrieblichen Jahresabschlüsse mit vom Gesamtabschluss abweichendem Zeit-
bezug gleichwohl miteinander sachgerecht konsolidiert werden können.  
 
 
2.1.5 Die Daten im betrieblichen Jahresabschluss 
 
2.1.5.1 Die Anwendung des § 266 HGB (Abbildung der Bilanzen) 

 
Die gemeindlichen Betriebe haben ihre Bilanz in Kontoform aufzustellen (vgl. 266 HGB). In der betrieblichen Bi-
lanz der einzelnen gemeindlichen Betriebe sollen daher folgende Posten ausgewiesen sein (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Struktur der Bilanz nach § 266 HGB 

 
 

AKTIVA 
 

PASSIVA 
 
A. Anlagevermögen,  

I. Immaterielle Vermögensgegenstände,  
II. Sachanlagen,  
III. Finanzanlagen,  

B. Umlaufvermögen,  
I. Vorräte,  
II. Forderungen und sonstige  
    Vermögensgegenstände,  
III. Wertpapiere,  
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 
     Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks, 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 
 

 
A. Eigenkapital:  

I. Gezeichnetes Kapital; 
II. Kapitalrücklage; 
III. Gewinnrücklagen:  
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag; 
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 

B. Rückstellungen:  
C. Verbindlichkeiten:  
D. Rechnungsabgrenzungsposten. 
 

Abbildung 233 „Die Struktur der Bilanz nach § 266 HGB“ 
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Die großen und mittelgroßen Kapitalgesellschaften haben auf der Aktivseite ihrer Bilanz die in Absatz 2 und auf 
der Passivseite die in Absatz 3 bezeichneten Posten gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge auszu-
weisen (vgl. § 267 Absatz 3 HGB). Kleine Kapitalgesellschaften brauchen dagegen nur eine verkürzte Bilanz 
aufzustellen, in die nur die in den Absätzen 2 und 3 der Vorschrift mit Buchstaben und römischen Zahlen be-
zeichneten Posten gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge aufgenommen werden müssen (vgl. § 
267 Absatz 1 HGB). Diese reduzierte Darstellung der betrieblichen Bilanz kann unabhängig von der Größe der 
gemeindlichen Betriebe im Beteiligungsbericht für jeden Betrieb abgebildet werden, wenn nicht eine für die Jah-
resabschlussanalyse aufgestellte Strukturbilanz ausreichend ist. 
 
 
2.1.5.2 Die Anwendung des § 276 HGB (Abbildung der Gewinn- und Verlustrechnungen) 
 
2.1.5.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Vorschrift lässt zu, dass für die Abbildung der Gewinn- und Verlustrechnungen der gemeindlichen Betriebe 
die Erleichterungen nach § 276 HGB in Anspruch genommen werden können. Nach dieser handelsrechtlichen 
Vorschrift dürfen kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften die Posten nach § 275 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 
oder Absatz 3 Nummer 1 bis 3 und 6 HGB zu einem Posten unter der Bezeichnung "Rohergebnis" zusammen-
fassen. Kleine Kapitalgesellschaften brauchen außerdem die in § 277 Absatz 4 Satz 2 und 3 HGB verlangten 
Erläuterungen zu den Posten "außerordentliche Erträge" und "außerordentliche Aufwendungen" nicht zu machen.  
 
Bei der Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen der gemeindlichen Betriebe ist noch zu beachten, ob und 
bei welchem Betrieb das Gesamtkostenverfahren oder das Umsatzkostenverfahren zur Anwendung kommt. Bei 
der Auswahl des Verfahrens kommen als Kriterien regelmäßig deren Aussagefähigkeit, die Transparenz und die 
Vergleichbarkeit sowie das Informationsinteresse der Adressaten des betrieblichen Jahresabschlusses in Be-
tracht. Zu berücksichtigen ist aber auch, ob von der Gemeinde ein Gesamtabschluss aufzustellen ist. 
 
 
2.1.5.2.2 Die Gliederung beim Gesamtkostenverfahren 
 
Das Gesamtkostenverfahren (GKV) ist leistungsbezogen und weist alle Herstellungskosten des gemeindlichen 
Betriebes unabhängig davon aus, ob die betriebliche Gesamtleistung (Produkte und sonstige Leistungen) auch 
am Markt abgesetzt worden sind. Die Gegenüberstellung der gesamten Produktionskosten und der Gesamtleis-
tung führt z. B. dazu, dass der Ausweis der Umsatzerlöse um Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen erweitert werden muss. Der entstandene Aufwand wird dabei nach den wichtigsten Aufwandsarten ver-
teilt. Nach § 276 Absatz 2 HGB sind bei Anwendung des Gesamtkostenverfahrens in der Gewinn- und Verlust-
Rechnung der einzelnen gemeindlichen Betriebe eine Vielzahl von Posten auszuweisen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gliederung der GuV beim Gesamtkostenverfahren 

 
 
1. Umsatzerlöse 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 
3. andere aktivierte Eigenleistungen 
4. sonstige betriebliche Erträge 
5. Materialaufwand:  

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 

6. Personalaufwand:  
a) Löhne und Gehälter 
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, 

davon für Altersversorgung 
7. Abschreibungen:  

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanla-
gen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 116 GO NRW 

GEMEINDEORDNUNG 1148 

 
Die Gliederung der GuV beim Gesamtkostenverfahren 

 
des Geschäftsbetriebs 

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Ka-
pitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 

8. sonstige betriebliche Aufwendungen 
9. Erträge aus Beteiligungen, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 

davon an verbundene Unternehmen 
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
15. außerordentliche Erträge 
16. außerordentliche Aufwendungen 
17. außerordentliches Ergebnis 
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
19. sonstige Steuern 
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 

Abbildung 234 „Die Gliederung der GuV beim Gesamtkostenverfahren“ 
 
Eine reduzierte Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen darf die erwünschten Informationen nicht beein-
trächtigen. Sie muss auch für die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses geeignet sein. 
 
 
2.1.5.2.3 Die Gliederung beim Umsatzkostenverfahren 
 
Das Umsatzkostenverfahren (UKV) in der Gewinn- und Verlust-Rechnung ist grundsätzlich umsatzbezogen. Bei 
der Anwendung dieses Verfahrens durch die gemeindlichen Betriebe ist eine Vielzahl von Posten in der betriebli-
chen Gewinn- und Verlust-Rechnung auszuweisen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gliederung der GuV beim Umsatzkostenverfahren 

 
 
1. Umsatzerlöse 
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen 
3. Bruttoergebnis vom Umsatz 
4. Vertriebskosten 
5. allgemeine Verwaltungskosten 
6. sonstige betriebliche Erträge 
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 
8. Erträge aus Beteiligungen, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 

davon an verbundene Unternehmen 
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
14. außerordentliche Erträge 
15. außerordentliche Aufwendungen 
16. außerordentliches Ergebnis 
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
18. sonstige Steuern 
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 
 

Abbildung 235 „Die Gliederung der GuV beim Umsatzkostenverfahren“ 
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Die Herstellungskosten werden dabei abhängig davon ausgewiesen, in welchem Umfang die betrieblichen Pro-
dukte und Leistungen am Markt abgesetzt worden sind und unabhängig davon, in welchem Wirtschaftsjahr die 
Herstellungskosten für den gemeindlichen Betrieb entstanden sind. Die Herstellungskosten der nicht verkauften 
betrieblichen Erzeugnisse werden deshalb nicht in der Gewinn- und Verlust-Rechnung des Betriebes, sondern in 
der Bilanz als Halb- oder Fertigfabrikate angesetzt. Der entstandene Aufwand wird dabei nach den betrieblichen 
Arbeitsbereichen verteilt. Eine reduzierte Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen der Unternehmen und 
Einrichtungen darf die erwünschten Informationen nicht beeinträchtigen. 
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Verweis auf § 88 und § 91 Absatz 2 GO NRW): 
 
2.2.1 Der Verweis auf § 88 GO NRW 
 
Für den Gesamtabschluss der Gemeinde sollen grundsätzlich die Vorschriften und Sonderregelungen für den 
gemeindlichen Jahresabschluss gelten, soweit die Eigenart des gemeindlichen Gesamtabschlusses keine Abwei-
chung notwendig macht, die zusätzliche oder besondere Regelungen erfordert. Durch die ausdrückliche Verwei-
sung in der Vorschrift auf § 88 GO NRW sollen die Regelungen über die im gemeindlichen Jahresabschluss aus-
zuweisenden Rückstellungen der Gemeinde auch für den gemeindlichen Gesamtabschluss gelten. Zum vollstän-
digen Ressourcenverbrauch der Gemeinde gehört auch die Bildung von Rückstellungen für Verpflichtungen, 
deren Eintritt dem Grunde nach zu erwarten ist, deren Höhe und Fälligkeitstermin jedoch noch ungewiss, aber 
dennoch ausreichend sicher sind, die wirtschaftliche Ursache aber bereits eingetreten ist.  
 
Durch die Bildung von Rückstellungen durch die Gemeinde werden die gemeindlichen Aufwendungen der Verur-
sachungsperiode zugerechnet, obwohl die entsprechenden Leistungen der Gemeinde erst zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgen. Diese Vorgaben setzen im jeweiligen Haushaltsjahr ein „verpflichtendes Ereignis“ der Ge-
meinde gegenüber Dritten (Außenverpflichtung) oder gegenüber sich selbst (Innenverpflichtung) voraus. Ein 
solches gemeindliches Ereignis schafft eine rechtliche oder faktische Verpflichtung für die Gemeinde, aufgrund 
dessen sie keine rechtliche Alternative zur Erfüllung der Verpflichtung hat, sodass von ihr Rückstellungen zu 
bilden und zu bilanzieren sind.  
 
 
2.2.2 Der Verweis auf § 91 Absatz 2 GO NRW 
 
Für den Gesamtabschluss der Gemeinde sollen grundsätzlich die Vorschriften und Sonderregelungen für den 
gemeindlichen Jahresabschluss gelten, soweit die Eigenart des gemeindlichen Gesamtabschlusses keine Abwei-
chung notwendig macht, die zusätzliche oder besondere Regelungen erfordert. Durch die ausdrückliche Verwei-
sung in der Vorschrift auf § 91 Absatz 2 GO NRW sollen die Regelungen über die im gemeindlichen Jahresab-
schluss auszuweisenden Wertansätze für Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der Gemeinde auch für 
den gemeindlichen Gesamtabschluss gelten.  
 
Im Jahresabschluss der Gemeinde kommt der Bilanz eine große Bedeutung zu. Sie gibt umfassend Auskunft 
über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde. Grundsätzlich sind darin das Vermögen und die Schulden 
der Gemeinde nach der zivilen Rechtslage zu bilanzieren, sodass Forderungen beim Anspruchsberechtigten zu 
aktivieren und Verbindlichkeiten beim Schuldner zu passivieren sind. Die Eignung eines Vermögensgegenstan-
des oder einer Verbindlichkeit, dem Grunde nach in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden zu können, wird 
mit dem Begriff „Bilanzierungsfähigkeit“ umschrieben. Das gemeindliche Vermögen ist auf der Aktivseite der Bi-
lanz anzusetzen. Es wird deshalb auch der Begriff „Aktivierungsfähigkeit“ dafür verwendet. In entsprechender 
Weise findet der Begriff „Passiervierungsfähigkeit“ für die auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz anzuset-
zenden gemeindlichen Verpflichtungen Anwendung.  
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3. Zu Absatz 3 (Keine Einbeziehung von Betrieben bei untergeordneter Bedeutung): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Verzicht auf die Einbeziehung von gemeindlichen Betrieben): 
 
3.1.1 Die Inhalte der Vorschrift 
 
Im gemeindlichen Haushaltsrecht ist bestimmt worden, dass gemeindliche Betriebe nicht in den Gesamtab-
schluss der Gemeinde einzubeziehen sind, wenn sie die für die Erfüllung der Verpflichtung der Gemeinde, ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtla-
ge der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. Diese Abgrenzung berücksichtigt einerseits 
die Art der Verbindung zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben der Gemeinde, aber auch die 
Intensität der gemeindlichen Einflussnahme auf den gemeindlichen Betrieb.  
 
Ein Betrieb der Gemeinde ist nur dann von untergeordneter Bedeutung, wenn der gemeindliche Gesamtab-
schluss beim Verzicht auf die Einbeziehung des Betriebes kein wesentlich anderes Bild der Vermögens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde ergibt, als wenn der Betrieb in den gemeindlichen Gesamt-
abschluss einbezogen worden wäre. In den Fällen, in denen mehrere gemeindliche Betriebe von untergeordneter 
Bedeutung sind, sind diese nur dann nicht in den Gesamtabschluss der Gemeinde einzubeziehen, wenn diese 
Betriebe insgesamt von untergeordneter Bedeutung sind.  
 
Die Vorschrift konkretisiert damit den für den gemeindlichen Gesamtabschluss allgemein geltenden Grundsatz 
der Wesentlichkeit. Sie enthält aber weder eine Definition des Begriffes „Untergeordnete Bedeutung“ noch be-
nennt sie allgemeine Messgrößen oder Kennzahlen zur örtlichen Handhabung dieser Abgrenzung. Für die örtli-
che Prüfung und Entscheidung der Gemeinde, ob diese Vorschrift vor Ort zur Anwendung kommen kann, beste-
hen nur einige allgemein anwendbare Kriterien. Im Einzelfall könnte die Anwendung allgemeiner Kriterien prob-
lematisch sein, weil die untergeordnete Bedeutung eines gemeindlichen Betriebes für den Gesamtabschluss der 
Gemeinde insbesondere von den örtlichen Verhältnissen in der Gemeinde und dem Gesamtbild der relevanten 
Umstände vor Ort abhängig ist.  
 
Die Jahresabschlüsse der gemeindlichen Betriebe in öffentlich-rechtlichen Organisationsformen oder in Formen 
des privaten Rechts sollen nicht allein wegen der gemeindlichen Besitzverhältnisse zu einem Gesamtabschluss 
vollkonsolidiert werden. Bei der Prüfung der untergeordneten Bedeutung ist aber vom Status des einzelnen ge-
meindlichen Betriebes auszugehen. Eine untergeordnete Bedeutung eines gemeindlichen Betriebes kann daher 
bestehen, wenn der Betrieb eine Tochtereinheit (Vollkonsolidierung) oder einen assoziierten Betrieb (Equity-
Methode) oder eine einfache Beteiligung (Anschaffungswertprinzip) der Gemeinde darstellt. Die Vorschrift setzt 
daher in einem ersten Schritt eine Abgrenzung des Konsolidierungskreises voraus, um danach die Bedeutung der 
einzelnen gemeindlichen Betriebe zu gewichten. Auf diese Weise verhindert die Vorschrift im Rahmen der Auf-
stellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses einen nicht vertretbaren Aufwand bei der Gemeinde. 
 
 
3.1.2 Der Begriff „Untergeordnete Bedeutung“ 
 
3.1.2.1 Die Inhalte und Zwecke 
 
Die Gemeinde hat im Rahmen ihrer Beurteilung, ob und wie ein gemeindlicher Betrieb in den Gesamtabschluss 
der Gemeinde einzubeziehen ist, eine Abgrenzung mithilfe des Begriffs „Untergeordnete Bedeutung“ aus Sicht 
des Gesamtabschlusses der Gemeinde vorzunehmen. Dieser Begriff drückt den Grundsatz der Wesentlichkeit im 
Gefüge des gemeindlichen Gesamtabschlusses aus und konkretisiert ihn. Nach dem Grundsatz der Wesentlich-
keit ist eine Information im gemeindlichen Gesamtabschluss wesentlich, wenn durch ihr Weglassen oder ihre 
fehlerhafte Darstellung wirtschaftliche Entscheidungen beeinflusst werden können. Andererseits darf die Gemein-
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de keinen gemeindlichen Betrieb in ihren Gesamtabschluss einbeziehen, bei dem die Kriterien für eine unterge-
ordnete Bedeutung vorliegen. 
 
Grundsätzlich sind daher an einen möglichen Verzicht der Einbeziehung eines gemeindlichen Betriebes in den 
Gesamtabschluss der Gemeinde strenge Anforderungen zu stellen. Es muss bei der Inanspruchnahme der ge-
setzlichen Befreiungsregelung immer sowohl die Vermögenslage, die Schuldenlage, die Ertragslage sowie die 
Finanzlage der Gemeinde betroffen sein. Dabei kommt es aber auch auf die Geschäftstätigkeit des gemeindli-
chen Betriebes und seine Beziehungen zu den anderen gemeindlichen Betrieben sowie seinen Status im Rah-
men der gemeindlichen Aufgabenerfüllung an. Die Entscheidung der Gemeinde unterliegt dem Stetigkeitsgebot, 
sodass die örtliche Entscheidung langfristig auszurichten und beizubehalten ist, soweit die Voraussetzungen 
dafür vorliegen. 
 
Für die Anwendung des Begriffes „Untergeordnete Bedeutung“ im Rahmen der Abgrenzung und Bestimmung des 
örtlichen Konsolidierungskreises gilt z. B., dass eine untergeordnete Bedeutung eines gemeindlichen Betriebes 
nicht bereits dann gegeben ist, wenn von der Gemeinde nur ein geringer Anteil an einem solchen Betrieb gehal-
ten wird. Der Beteiligungsanteil der Gemeinde an einem Betrieb kann lediglich einen ersten Einstieg in die Prü-
fung bieten, welche Bedeutung dem Betrieb tatsächlich in Bezug auf den Gesamtabschluss die Abbildung der 
wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde zukommt. Ein geringer Beteiligungsumfang der Gemeinde an einem 
gemeindlichen Betrieb kann z. B. zur Folge haben, dass die Durchsetzung der Geschäftspolitik der Gemeinde in 
einem solchen Betrieb nicht mehr möglich ist und ein „Control“-Verhältnis nicht mehr ausgeübt werden kann.  
 
Die untergeordnete Bedeutung eines gemeindlichen Betriebes für den Gesamtabschluss der Gemeinde ist ins 
besondere von den örtlichen Verhältnissen in der Gemeinde und dem Gesamtbild der relevanten Umstände ab-
hängig. So sind z. B. in die Beurteilung eines gemeindlichen Betriebes mit Tochtereinheiten diese auch in die 
Betrachtung einzubeziehen. Die örtliche Beurteilung muss daher ein Gesamtbild aller Umstände schaffen und ist 
daher entsprechend aufzubauen und zu dokumentieren. Von der Gemeinde muss unter Beachtung der einschlä-
gigen gemeinderechtlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse geprüft und ent-
schieden werden, ob die Voraussetzungen für die Nichteinbeziehung eines gemeindlichen Betriebes in den Ge-
samtabschluss vor Ort sachlich gegeben sind. 
 
 
3.1.2.2 Die Beurteilung der untergeordneten Bedeutung eines Betriebes 
 
Die Beurteilung der untergeordneten Bedeutung ist auf den einzelnen gemeindlichen Betrieb sowie auf das Ge-
samtbild aller Umstände und nicht auf die starren Zahlen des jeweiligen Beteiligungsverhältnisses der Gemeinde 
abzustellen. Die Bedeutung eines einzelnen Betriebes kann zudem nur im Zusammenhang mit der gesamten 
Geschäftstätigkeit der Gemeinde als „Konzern“, bezogen auf den Abschlussstichtag, bewertet werden. Deshalb 
ist die untergeordnete Bedeutung eines Betriebes nicht allein über das Verhältnis der betreffenden Bilanzsummen 
zu beurteilen.  
 
Von der Gemeinde muss vielmehr im Einzelnen die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des zu 
beurteilenden gemeindlichen Betriebes im Verhältnis zum gemeindlichen Gesamtabschluss gemessen werden, 
damit die Einflüsse der Konsolidierung des betreffenden Betriebes auf das gemeindliche Gesamtergebnis bewer-
tet werden können. Auch kann im Einzelfall die Aufgabenerfüllung von Bedeutung sein und darf daher bei der 
Beurteilung der untergeordneten Bedeutung eines gemeindlichen Betriebes nicht unberücksichtigt bleiben.  
 
Für die vorzunehmende Beurteilung können verschiedene Messgrößen in Betracht kommen, z.B. die Bilanzsum-
me, der Wert des Anlagevermögens, der Umfang der Verbindlichkeiten sowie der Rückstellungen, aber auch die 
Summe der Erträge sowie der Aufwendungen, das erzielte Jahresergebnis oder der Beitrag zur gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung im Sinne der Gesamtsteuerung der Gemeinde. Die zu ermittelnden Verhältniszahlen sollten 
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sich im Bereich zwischen 0 bis 3 % der Gesamtbilanzsumme der Gemeinde bewegen, um von der allgemeinen 
Gesamtlage her, von einer untergeordneten Bedeutung ausgehen zu können.  
 
Diese Gegebenheiten müssen aber nicht in jedem Einzelfall zutreffend sein. Sofern besondere Messgrößen oder 
Kennzahlen im Rahmen der Beurteilung genutzt werden, gilt es, zwischen den ausgewählten Wert- bzw. Mess-
größen eine Beziehung herzustellen und die Ergebnisse um eine qualitative Beurteilung unter Berücksichtigung 
aller örtlichen Umstände zu ergänzen. Nur eine Gesamtbetrachtung ermöglicht eine örtliche Feststellung, ob ggf. 
eine untergeordnete Bedeutung eines gemeindlichen Betriebes vorliegt. Diese Sachlage zeigt, dass bei der örtli-
chen Prüfung und Beurteilung der Frage der untergeordneten Bedeutung von der Gemeinde unterschiedliche 
Aspekte zu berücksichtigen sind. Mögliche Messgrößen werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Messgrößen zur Feststellung der untergeordneten Bedeutung 

 

Vermögensstand 
 
Das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen des Betriebes in seiner 
Abschlussbilanz und der Gesamtbilanzsumme der Gemeinde. 
 

Schuldenstand 
 
Das Verhältnis zwischen den Verbindlichkeiten des Betriebes in seiner 
Abschlussbilanz und der Gesamtbilanzsumme der Gemeinde. 
 

Ertragslage 

 
Die Summe der ordentlichen Erträge in der „Ergebnisrechnung“ (GuV) 
im Verhältnis zur Summe der ordentlichen Erträge in der Gesamtergeb-
nisrechnung.  
 

Finanzlage 

 
Den Casflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, den Casflow aus der 
Investitionstätigkeit sowie den Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit. 
 

Aufgabenerfüllung 
 
Der einzelne Beitrag zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde in Bezug auf 
das gesamte gemeindliche Aufgabenspektrum. 
 

Geschäftstätigkeit 

 
Die Geschäftstätigkeit des gemeindlichen Betriebes und seine Bezie-
hungen zu den anderen gemeindlichen Betrieben und zur Kernverwal-
tung der Gemeinde. 
 

Status 
 
Der Status des einzelnen Betriebes im Rahmen der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung. 
 

Abbildung 236 „Die Messgrößen zur Feststellung der untergeordneten Bedeutung“ 
 
Es sollten für die örtliche Beurteilung von der Gemeinde aber auch weitere oder andere Vergleichsgrößen und 
Kennzahlen als quantitative und qualitative Messgrößen herangezogen werden, wenn diese eine zutreffendere 
Betrachtung der Bedeutung eines gemeindlichen Betriebes ermöglichen. Einen Einstieg in die Beurteilung der 
untergeordneten Bedeutung eines Betriebes (1. Stufe) kann dabei das gemeindliche Beteiligungsverhältnis bei 
einem betroffenen Betrieb darstellen (vgl. Abbildung). 
 

 
Beispiele für Beteiligungsverhältnisse von untergeordneter Bedeutung 

 
 

Gemeindlicher 
Betrieb 

 

Stammkapital 
Euro 

Anteilsbetrag 
Euro 

Anteilsverhältnis 
% 

 
Gewerbepark GmbH 

 
67.500 1.500 0,022 
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Beispiele für Beteiligungsverhältnisse von untergeordneter Bedeutung 

 
 

Lokalradio GmbH 
 

50.000 1.000 0,02 

 
Marketing GmbH 

 
92.500 5.000 0,054 

 
Windkraft GmbH 

 
450.000 15.000 0,033 

Abbildung 237 „Beispiele für Beteiligungsverhältnisse von untergeordneter Bedeutung“ 
 
Im Falle des Verzichts auf die Einbeziehung eines gemeindlichen Betriebes in den Gesamtabschluss können ggf. 
wesentliche Verpflichtungen oder Risiken der Gemeinde nicht im gemeindlichen Gesamtabschluss abgebildet 
werden, z. B. bei Projektgesellschaften. In solchen Fällen kann daher eine Einbeziehung in den Gesamtabschluss 
gleichwohl geboten sein. Ebenso sollte eine Einbeziehung in den gemeindlichen Gesamtabschluss erfolgen, 
wenn sonst wesentliche Vermögensteile der Gemeinde im Gesamtabschluss unberücksichtigt bleiben. In der 
örtlichen Beurteilung ist zudem zu berücksichtigen, ob „konzerninterne“ Beziehungen mit dem ggf. nicht in den 
Gesamtabschluss einzubeziehenden Betrieb bestehen.  
 
Bei der Entscheidung über die untergeordnete Bedeutung von gemeindlichen Betrieben darf das Informationsinte-
resse der Adressaten des Gesamtabschlusses der Gemeinde nicht außer Betracht bleiben. Die Entscheidung 
über die Einbeziehung eines gemeindlichen Betriebes in den Gesamtabschluss ist daher insgesamt unter Be-
trachtung der örtlichen Verhältnisse sowie bei auftretenden Abweichungen von den o.a. Messgrößen im Einzelfall 
zu beurteilen und vorzunehmen, wenn nicht andere gewichtige Gründe dagegen stehen.  
 
 
3.1.2.3 Die Beurteilung der untergeordneten Bedeutung mehrerer Betriebe 
 
Bei einem Verzicht auf die Einbeziehung von mehreren gemeindlichen Betrieben in den Gesamtabschluss der 
Gemeinde muss die Betrachtung der einzelnen betroffenen Betriebe von untergeordneter Bedeutung durch eine 
Gesamtbetrachtung aller betroffenen Betriebe ergänzt werden. Ein einzelner gemeindlicher Betrieb kann isoliert 
für sich betrachtet von untergeordneter Bedeutung für die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde sein, eine 
Vielzahl davon kann dann aber in der Gesamtheit durchaus Bedeutung erlangen und ihr Einfluss auf die Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage wesentlich sein, sodass diese gemeindlichen Betriebe in ihrer 
Gesamtheit in den Gesamtabschluss der Gemeinde einzubeziehen sind.  
 
Die untergeordnete Bedeutung mehrerer gemeindlicher Betriebe darf – wie bei einem einzelnen Betrieb - nicht 
allein an den Verhältnissen der Bilanzsummen gemessen werden. Es ist vielmehr geboten, unter Einbeziehung 
qualitativer Messgrößen die jeweiligen „Gesamtverhältnisse“ bezogen die Vermögensgesamtlage, die Schulden-
gesamtlage, die Ertragsgesamtlage und Finanzgesamtlage der Gemeinde in eine Gesamtbetrachtung einzube-
ziehen und zu beurteilen. Es bieten sich für die örtliche Beurteilung insbesondere Verhältniszahlen an, die sich im 
Bereich zwischen 0 bis 3 % der jeweils zu bildenden Summen bewegen sollten. Bei Überschreitungen der Mess-
größen in den artenbezogenen Betrachtungen kann in Zweifelsfällen auch eine Durchschnittsbildung als Hilfsgrö-
ße zu einer angemessenen Entscheidung im Zusammenhang mit der Aufgabe des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild zu vermitteln, beitragen. 
 
In der gemeindlichen Praxis dürfte es vielfach sachgerecht sein, bei der Beurteilung der untergeordneten Bedeu-
tung mehrerer gemeindlicher Betriebe auch die durch diese Betriebe zu erbringenden Beiträge für die gemeindli-
che Aufgabenerfüllung in der Beurteilung zu berücksichtigen. Die notwendige Prüfung dazu muss sehr sorgfältig 
vorgenommen werden. Insbesondere dann, wenn örtlich davon ausgegangen wird, dass alle vorhandenen ge-
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meindlichen Betriebe von untergeordneter Bedeutung seien und deshalb auch ein Verzicht auf die Aufstellung 
des gemeindlichen Gesamtabschlusses insgesamt in Betracht kommen könnte. Bei der gemeindlichen Beurtei-
lung muss die Einbeziehung aller Kriterien sichergestellt werden. Ob die Voraussetzungen für die Nichteinbezie-
hung mehrerer gemeindlicher Betriebe in den Gesamtabschluss sachlich gegeben sind, muss dabei von der Ge-
meinde unter Beachtung der einschlägigen gemeinderechtlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der 
örtlichen Verhältnisse geprüft und entschieden werden. 
 
 
3.1.2.4 Die Berücksichtigung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung 
 
In die Prüfung, ob ein oder mehrere gemeindliche Betriebe von untergeordneter Bedeutung im Rahmen der Auf-
stellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses sind, ist auch zu berücksichtigen, welchen Beitrag der einzelne 
Betrieb für die gemeindliche Aufgabenerfüllung in Bezug auf das gesamte Aufgabenspektrum erbringt. Sofern 
mehrere gemeindliche Betriebe oder ein Betrieb mit Tochtereinheiten als von untergeordneter Bedeutung einge-
stuft werden und auf ihre Einbeziehung in den gemeindlichen Gesamtabschluss verzichtet werden soll, bedarf es 
zuvor einer besonderen Prüfung. Es muss beurteilt werden, ob durch einen solchen Verzicht nicht das Bild der 
gemeindlichen Aufgabenerfüllung in Bezug auf die Darstellung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde 
verfälscht wird bzw. ob der Verzicht mit dem gemeindlichen Aufgabenspektrum noch in Einklang steht.  
 
Bei dieser Gesamtbetrachtung soll von der Gemeinde berücksichtigt werden, dass die Gesamtsteuerung der 
Gemeinde nicht allein auf dem Gesamtabschluss aufbaut, sondern auch auf den von der Gemeinde zu erfüllen-
den Aufgaben. Im Zusammenhang mit dem gemeindlichen Gesamtabschluss muss daher einer Verfälschung des 
Bildes der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entgegen gewirkt werden. Ggf. muss deshalb in Betracht gezogen 
werden, dass gleichwohl bestimmte gemeindliche Betriebe, die nach anderen Kriterien als von untergeordneter 
Bedeutung zu bewerten sind, in den gemeindlichen Gesamtabschluss einbezogen werden.  
 
In den Fällen, in denen gleichwohl auf die förmliche Einbeziehung der nicht so bedeutenden gemeindlichen Be-
triebe in den Gesamtabschluss der Gemeinde verzichtet wird, muss durch zusätzliche Erläuterungen im Gesamt-
anhang gewährleistet werden, dass dieser Tatbestand nicht zu einer Verfälschung des durch den gemeindlichen 
Gesamtabschluss zu vermittelnden Bildes und/oder zu einem Informationsverlust für die Adressaten des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses führt.  
 
 
3.1.2.5 Die untergeordnete Bedeutung bei der Equity-Methode 
 
Die unmittelbare Anwendung des § 311 HGB bei der Konsolidierung nach der Equity-Methode lässt einen Ver-
zicht auf die Einbeziehung von gemeindlichen Betrieben in den Gesamtabschluss der Gemeinde zu, wenn ein 
oder mehrere Betriebe zusammen für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden 
Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde von untergeordneter Bedeu-
tung sind (vgl. § 311 Absatz 2 HGB). Diese handelsrechtliche Vorschrift besteht zusätzlich zur haushaltsrechtli-
chen Regelung. Eine gegenseitige Beeinträchtigung besteht dadurch nicht. 
 
Die gemeindliche Vorschrift lässt einen Verzicht der Einbeziehung eines gemeindlichen Betriebes in den Ge-
samtabschluss der Gemeinde zu, wenn dieser für die Verpflichtung der Gemeinde, mit ihrem Gesamtabschluss 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzge-
samtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung ist. Zudem ist die gemeinderechtliche 
Vorschrift unabhängig von der anzuwendenden Konsolidierungsmethode, sodass es in diesem Sinne einer An-
wendung der HGB-Vorschrift nicht in jedem Einzelfall bedarf. Aus diesem Nebeneinander der Vorschriften kann 
jedoch nicht geschlossen werden, dass sich die Vorschrift des § 116 Absatz 3 GO NRW nur auf gemeindliche 
Betriebe bezieht, die voll zu konsolidieren sind.  
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3.1.2.6 Die Wirkungen der untergeordneten Bedeutung 
 
Die Entscheidung der Gemeinde, dass ein gemeindlicher Betrieb wegen seiner tatsächlichen untergeordneten 
Bedeutung nicht in ihren Gesamtabschluss einzubeziehen ist, führt zum Verzicht auf die Vollkonsolidierung die-
ses Betriebes im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses. Sie führt jedoch nicht zu ei-
nem Ansatzverzicht des entsprechenden Beteiligungswertes des Betriebes in der gemeindlichen Gesamtbilanz.  
 
In den Fällen, in denen gemeindliche Betriebe wegen ihrer untergeordneten Bedeutung nicht nach der Vorschrift 
des § 50 GemHVO NRW zu konsolidieren sind, werden diese Betriebe nach dem Anschaffungswertprinzip und 
damit mit ihren fortgeführten Anschaffungskosten in den gemeindlichen Gesamtabschluss einbezogen (At-Cost-
Konsolidierung) bzw. in der gemeindlichen Gesamtbilanz angesetzt. Dieser Sachverhalt bedeutet z. B., dass 
Beteiligungserträge sich nicht auf den Beteiligungsbuchwert auswirken, sondern nur in der Ergebnisrechnung der 
Gemeinde als Muttereinheit zu erfassen sind. 
 
 
3.1.3 Der Zusammenhang zu § 311 HGB 
 
Die haushaltsrechtliche Vorschrift ermöglicht für sämtliche gemeindlichen Betriebe in öffentlich-rechtlicher oder 
privatrechtlicher Form, dass diese nicht in den Gesamtabschluss der Gemeinde einzubeziehen sind, wenn ein 
oder mehrere Betriebe zusammen für die Verpflichtung der Gemeinde, mit ihrem Gesamtabschluss ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der 
Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.  
 
Zusätzlich zu dieser Vorschrift besteht im Zusammenhang mit der Anwendung der Equity-Methode nach § 311 
Absatz 2 HGB eine gesonderte handelsrechtliche Regelung über die untergeordnete Bedeutung von Betrieben, 
die über die Regelung in der haushaltsrechtlichen Vorschrift unmittelbar zur Anwendung kommt. Diese HGB-
Vorschrift ersetzt weder die GO-Vorschrift für den Bereich der Konsolidierung nach der Equity-Methode, noch 
schränkt die handelsrechtliche Vorschrift die Regelung in § 116 Absatz 3 GO NRW dahingehend ein, dass die 
GO-Vorschrift sich nur auf gemeindliche Betriebe bezieht, die als Tochtereinheit der gemeindlichen Kernverwal-
tung und daher in Form der Vollkonsolidierung (vgl. §§ 300 bis 309 HGB) in den gemeindlichen Gesamtabschluss 
einbezogen werden.  
 
Bei einem Verzicht auf die Einbeziehung von untergeordneten gemeindlichen Betrieben in öffentlich-rechtlicher 
oder privatrechtlicher Form in den gemeindlichen Gesamtabschluss bedarf es dann im Rahmen der Equity-
Methode keiner gesonderten Anwendung des § 311 Absatz 2 HGB. Die Festlegung der Gemeinde, dass ein 
gemeindlicher Betrieb von untergeordneter Bedeutung für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde ist, hat daher 
zur Folge, dass dieser Betrieb weder in die Vollkonsolidierung noch in die Konsolidierung nach der Equity-
Methode eingeht, sondern mit den fortgeführten Anschaffungskosten in der Gesamtbilanz anzusetzen ist. 
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Erläuterungspflichten im Gesamtanhang): 
 
Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinde, im Gesamtanhang darzustellen und zu erläutern, welche ihrer Betriebe 
wegen einer untergeordneten Bedeutung nicht in den gemeindlichen Gesamtabschluss einbezogen worden sind. 
Dies sind wichtige Angaben, die für die Aufgabe des gemeindlichen Gesamtabschlusses, ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu 
vermitteln, notwendig sind. Ohne diese Angaben könnte das abzugebende Bild beeinträchtigt sein.  
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Im Gesamtanhang kann, ausgehend von der Übersicht über alle Betriebe der Gemeinde im Beteiligungsbericht 
nach § 117 GO NRW, ein Überblick über die gemeindlichen Betriebe von untergeordneter Bedeutung geschaffen 
werden. In welcher Art und Weise sowie in welchem Umfang die Gemeinde örtlich über die Abgrenzung der Be-
triebe von untergeordneter Bedeutung im Gesamtanhang informiert, muss unter Berücksichtigung der gegebenen 
örtlichen Verhältnisse abgewogen und von der Gemeinde eigenverantwortlich festgelegt werden. Die Erläuterun-
gen im Gesamtanhang zu den getroffenen Entscheidungen über die untergeordnete Bedeutung von gemeindli-
chen Betrieben müssen nachvollziehbar und auf die Adressaten des Gesamtabschlusses ausgerichtet sein.     
 
 
4. Zu Absatz 4 (Angabe der Verantwortlichen im Gesamtlagebericht): 
 
4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Nach der Vorschrift haben die Mitglieder des Verwaltungsvorstands der Gemeinde (vgl. § 70 GO NRW), soweit 
dieser nicht zu bilden ist, der Bürgermeister und der Kämmerer sowie die Ratsmitglieder am Schluss des Ge-
samtlageberichtes ausgewählte Angaben über ihre persönlichen Verhältnisse zu machen. Die Angabepflichten 
bestehen auch für die Personen, die im Haushaltsjahr ausgeschieden sind bzw. ihre Tätigkeit aufgegeben haben. 
Für die Auswahl des Personenkreises ist dabei entscheidend, dass diese Schlüsselpositionen und Verantwort-
lichkeiten in der Gemeinde innehaben bzw. innegehabt haben. Sie haben oder hatten durch ihre Stellung einen 
maßgeblichen Einfluss auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft und damit auf die Vermögens- und Schuldenla-
ge sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. 
 
Die gesetzlich bestimmten Angaben sind von dem festgelegten Personenkreis jeweils bezogen auf den jährlichen 
Stichtag des gemeindlichen Gesamtabschlusses und nicht bezogen auf den Zeitpunkt der Bestätigung des Ent-
wurfs des Gesamtabschlusses durch den Bürgermeister oder den Zeitpunkt der Bestätigung des Gesamtab-
schlusses durch den Rat zu machen. Unter die Angabepflichten fallen insbesondere personenbezogene Manda-
te, die von dem benannten Personenkreis in vielfältiger Form ausgeübt werden, z. B. Aufsichtsratsmandate, Bei-
ratsmandate, Geschäftsführer- oder Vorstandstätigkeiten, Mitgliedschaften in einer Gesellschafterversammlung 
oder einer Verbandsversammlung, Mitgliedschaften im Verwaltungsräten, Mitgliedschaften im Kreditausschuss 
von Sparkassen, Mitgliedschaften im Kuratorium von Stiftungen.  
 
Aus Transparenzgründen sollten dabei auch Mandate benannt werden, die aus der beruflichen Funktion heraus 
entstanden sind, die bei der Gemeinde ausgeübt wird. Das Innehaben eines solchen Mandates muss dabei nicht 
unmittelbar als Vertreter der Gemeinde bestehen. Es sollten auch Mandate aufgrund berufsfachlicher Zusam-
menschlüsse angegeben werden, die neben dem Hauptberuf bestehen. In diesem Zusammenhang sollten auch 
Funktionen in Institutionen angegeben werden, wenn deren finanzielle Existenz aufgrund rechtlicher Verpflichtun-
gen wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird (institutionelle Finanzunterstützung), z. B. die Mitgliedschaft 
oder der Vorsitz im Aufsichtsrat oder auch die Vorstandstätigkeit in einem Verein.  
 
Über die in der Vorschrift bestimmten Pflichtangaben wird auf mögliche typische Interessenkonflikte der Verant-
wortlichen hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung 
sind. Mit den Angaben soll die berufliche Belastung der verantwortlichen Personen aufgezeigt und deren Kompe-
tenz erkennbar gemacht werden. Ein Verzicht auf diese Angaben ist nicht zulässig. Auch besteht keine Schutz-
klausel, nach der in besonderen Fällen lediglich nur eingeschränkte Angaben gemacht werden dürfen, außer das 
Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder würde gefährdet.  
 
Zu jedem Gesamtabschluss der Gemeinde sind daher am Schluss des Gesamtlageberichtes von jedem Einzel-
nen aus dem in der Vorschrift benannten Personenkreis unter Nennung des Namens individualisierte Angaben zu 
machen, um Auskunft über die persönlichen Verhältnisse in Bezug auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde zu 
geben. Die persönlichen Angaben dienen dazu, den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gegen-
über, die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss der Gemeinde hervorzuheben und dabei eine ausrei-
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chende Auskunft über die persönlichen Verhältnisse in Bezug auf mögliche Interessenkonflikte im Zusammen-
hang mit der Gemeinde zu geben (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Angabepflichten der Verantwortlichen in der Gemeinde 

 
 

ANGABEPFLICHTEN 
 

BEISPIELE FÜR MANDATE 
 

-         Familienname mit mindestens einem ausge-
schriebenen Vornamen 

 

……….. 

 
- der ausgeübte Beruf  

 
……….. 

 
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und 

anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 
Satz 3 des Aktiengesetzes  
 

 
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und 

anderen Kontrollgremien von Aktiengesell-
schaften und anderen Gesellschaften, 

- Beirat bei Aktiengesellschaften 
 

 
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbst-

ständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde 
in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form  
 

 
- Mitglied der Gesellschafterversammlung 

(Gesellschafterausschuss), z. B. bei ge-
meindlichen Betrieben der Abfallbeseiti-
gung, Abwasserbeseitigung, Energieversor-
gung, Stadtentwicklung, Stadtmarketing, 
Verkehrsinfrastruktur, Verkehrsbetrieb, 
Wasserversorgung, Wirtschaftsförderung, 

- Mitglied der Verbandsversammlung, 
- Mitglied des Verwaltungsrats, 
- Mitglied in besonderen Ausschüssen, 
- Mitglied einer Kommission, 
- Mitglied eines Fachbeirates, 
- Mitglied der Geschäftsführung 
 

 
-   die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privat-

rechtlicher Unternehmen  
 

 
- Mitglied im Beirat von Versicherungsgesell-

schaften, 
- Mitglied im Stiftungsrat, Beirat oder Kurato-

rium von Stiftungen 
 

Abbildung 238 „Die Angabepflichten der Verantwortlichen in der Gemeinde“ 
 
Angabepflichtig im gemeindlichen Gesamtlagebericht sind dagegen nicht das Innehaben von Aktien und damit die 
grundsätzliche Zugehörigkeit zur Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. Auch wenn die versammelten 
Aktionäre als Verbund dieses Organ bilden, ist dieses Gremium nicht personenbezogen wie die anderen Organe 
der Aktiengesellschaft, die allesamt nach Namen gebildet werden. Die Verbindung der einzelnen Personen (Akti-
onäre) zur Hauptversammlung wird nur durch das Innehaben von Aktien und nicht durch Namen, Ämter oder 
Funktionen bestimmt.  
 
Weitere über die Pflichtangaben hinausgehende Angaben, z. B. Angaben über die Höhe der Entgelte für die 
Tätigkeit in Organen, werden im Zusammenhang mit dem im Gesamtlagebericht zu machenden Angaben nicht 
gefordert. Die Angaben hängen nicht vom pflichtgemäßen Ermessen der betreffenden Personen ab, denn es 
kommt nicht darauf an, ob dieser Teil der gemeindlichen Berichterstattung zum Verständnis des Gesamtab-
schlusses notwendig ist. Die zu machenden Angaben sind daher aus dem Blickwinkel der Adressaten des Jah-
resabschlusses und nicht aus dem Blickwinkel der Organmitglieder zu betrachten und zu prüfen. 
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4.2 Die Auskünfte der Mitglieder des Rates  
 
Nach der derzeitigen Rechtslage sind die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse verpflichtet, Auskünfte über 
ihre wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse zu geben, soweit das für die Ausübung ihres Mandats von 
Bedeutung sein kann. Dabei können Name, Anschrift, der ausgeübte Beruf sowie andere vergütete und ehren-
amtliche Tätigkeiten veröffentlicht werden (vgl. § 43 Absatz 3 GO NRW). Die Pflicht zu persönlichen Angaben, die 
öffentlich gemacht werden dürfen, wird durch die o.a. Vorschriften für den Bereich der gemeindlichen Haushalts-
wirtschaft näher bestimmt. Dadurch wird die notwendige Transparenz über mögliche Verflechtungen der Verant-
wortlichen in der Gemeinde mit Dritten gewährleistet, die Auswirkungen auf das haushaltswirtschaftliche Handeln 
der Gemeinde haben können.  
 
 
4.3 Die Auskünfte über die Geschäftsführung der Gemeinde 
 
Für die Gemeinde besteht die gesetzliche Verpflichtung, am Schluss des Gesamtlageberichtes ausgewählte 
Angaben über diese Verantwortlichen in der Gemeinde zu machen, um auf mögliche typische Interessenkonflikte 
hinzuweisen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind (vgl. § 
116 Absatz 4 GO NRW). Diese Angabepflichten bieten sich als Anlass an, im Lagebericht auch Aussagen über 
die ordnungsgemäße Geschäftsführung dieser Verantwortlichen zu machen.  
 
Zu solchen Auskünften gehören u.a. auch Angaben über eine ausreichende Informationsversorgung und die 
Erfüllung der Berichtspflichten sowie Kontrollen im Sinne eines wirtschaftlichen Verwaltungshandelns zum Wohle 
der Gemeinde. Es können Angaben über die Arbeitsweise der Organe und über Führungspraktiken, ggf. unter 
Benennung gesetzlicher Standards, gemacht werden. Es bedarf nur entsprechender Angaben über die Arbeit des 
gesamten Gremiums und nicht einer personenbezogenen Zuordnung auf seine Mitglieder, soweit die gesetzlich 
vorgesehenen Gremien der Gemeinde die Verantwortung tragen. Zudem müssen nicht die sachlichen Beratungs-
inhalte von Sitzungen und Beratungen zum Gegenstand der Berichterstattung gemacht werden.  
 
Den Angaben über das tatsächliche Zusammenwirken nicht nur zwischen dem Rat der Gemeinde, der gemeindli-
chen Verwaltung und den gemeindlichen Betrieben, sondern auch zwischen dem Rat und seinen Ausschüssen 
sowie dem Bürgermeister und dem Verwaltungsvorstand kommt eine besondere Bedeutung zu. Unter Berück-
sichtigung der örtlichen Gegebenheiten bedarf es dazu ggf. auch verbindlicher Regelungen vor Ort, um Informati-
onen aus dem gemeindlichen Bereich sicherzustellen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass der gemeindliche Ge-
samtlagebericht kein Marketinginstrument darstellt. 
 
 
5. Zu Absatz 5 (Aufstellung des Entwurfs des Gesamtabschlusses): 
 
5.1 Zu Satz 1 (Aufstellungsfrist): 
 
5.1.1 Die zeitliche Einordnung 
 
Nach der Vorschrift ist der Gesamtabschluss ist innerhalb der ersten neun Monate nach dem Abschlussstichtag 
(31. Dezember) aufzustellen. Er baut auf dem Jahresabschluss der gemeindlichen Verwaltung und den Jahres-
abschlüssen der in den Gesamtabschluss einzubeziehenden gemeindlichen Betriebe auf. Die neunmonatige Frist 
für die Zuleitung des Entwurfs des gemeindlichen Gesamtabschlusses an den Rat der Gemeinde dient dazu, den 
Abschluss technisch vorzubereiten und im Rahmen der Aufstellung die erforderlichen Entscheidungen aus Sicht 
und in Verantwortung der gemeindlichen Verwaltung zu treffen. Außerdem hat der Rat einen Anspruch darauf, 
möglichst zeitnah an das Ende des Haushaltsjahres über das Ergebnis und den Vollzug der gesamten Geschäfts-
tätigkeit der Gemeinde und der gemeindlichen Betriebe im abgelaufenen Haushaltsjahr sowie über den Stand des 
Vermögens und der Schulden informiert zu werden.  
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Durch eine fristgerechte Zuleitung kommt der Bürgermeister seiner Pflicht nach, den Rat über alle wichtigen An-
gelegenheiten der Gemeindeverwaltung zu unterrichten (vgl. § 55 Absatz 1 GO NRW). Die gesetzliche Fristvor-
gabe soll daher den Bedürfnissen des Rates Rechnung tragen, damit der Rat seiner Kontrollfunktion nachkom-
men kann. Sie soll aber ebenfalls der Verwaltung der Gemeinde Rechnung tragen, die wirtschaftlichen Entschei-
dungen zeitnah zu treffen. Dafür müssen die Ist-Ergebnisse aus dem Handeln der Gemeinde und der Betriebe im 
vergangenen Haushaltsjahr sowie die daraus resultierenden Wertansätze der gemeindlichen Gesamtbilanz 
schnellstmöglich ermittelt werden.  
 
Die Fristvorgabe trägt damit auch zur Bedeutung und Wertigkeit des gemeindlichen Gesamtabschlusses sowie 
zur Tragfähigkeit der Entscheidung über die Entlastung des Bürgermeisters bei. Die Fristbestimmung in dieser 
Vorschrift berücksichtigt, dass i.d.R. nur geprüfte Jahresabschlüsse der Betriebe in den gemeindlichen Gesamt-
abschluss einbezogen werden sollen. Für die Jahresabschlüsse bestehen abhängig von der Rechtsform folgende 
Fristen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Aufstellungs- und Feststellungstermine von Abschlüssen 

 
 

ANFORDERUNGEN BEIM JAHRESABSCHLUSS 
 

EINHEIT 
 

AUFSTELLUNGSFRIST 
 

FESTSTELLUNGSFRIST 
 

VORSCHRIFTEN 

 
Gemeindliche 

Verwaltung 
 

 
Einzelabschluss 

innerhalb von 
drei Monaten 
nach Ablauf 

des Haushaltsjahres 
 

 
Bis spätestens 
31. Dezember 

des dem Haushaltsjahr 
folgenden Jahres 

 

 
§ 95 Absatz 3 

und 
§ 96 Absatz 1 

GO NRW 
 

 
Gemeindliche 
Eigenbetriebe 

 

 
Einzelabschluss 
bis zum Ablauf 

von drei Monaten 
nach Ende 

des Wirtschaftsjahres 
 

 
Innerhalb 

eines Jahres 
nach Ende 

des Wirtschaftsjahres 
 

 
§ 26 Absatz 1 und 2 

EigVO 
 

 
Gemeindliche 

Kapitalgesellschaften 
 

Einzelabschluss 
innerhalb der 

ersten drei Monate 
des Geschäftsjahres 
für das vergangene 

Geschäftsjahr 
 

 
Spätestens vor Ablauf 
des zwölften Monats 

des dem 
Abschlussstichtag 

folgenden 
Geschäftsjahres 
und Vorlagefrist 

beim Bundesanzeiger 
 

§ 264 Absatz 1 
und 

§ 325 Absatz 1 
HGB 

Gemeindliche 
Betriebe 

in Form einer 
GmbH 

 
Einzelabschluss 

innerhalb der 
ersten drei Monate 

des Geschäftsjahres 
für das vergangene 

Geschäftsjahr 
 

 
Bis zum Ablauf der 
ersten acht Monate 

nach dem 
Geschäftsjahr, 

und Vorlagefrist 
beim Bundesanzeiger 

 

§ 264 Absatz 1 
und 

§ 325 Absatz 1 
HGB 

§ 42a Absatz 2 
GmbHG 

Gemeindliche 
Betriebe 

in Form einer 
Aktiengesellschaft 

 

Einzelabschluss 
innerhalb der 

ersten drei Monate 
des Geschäftsjahres 
für das vergangene 

Geschäftsjahr 

 
Keine Frist für den 

Geschäftsführer und 
den Aufsichtsrat 

oder die 
Hauptversammlung, 
jedoch Vorlagefrist 

beim Bundesanzeiger 
 

 
§ 242, § 264 Absatz 1 

und 
§ 325 Absatz 1 

HGB 
§§ 172 und 173 

AktG 
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Die Aufstellungs- und Feststellungstermine von Abschlüssen 

 
 

ANFORDERUNGEN BEIM GESAMTABSCHLUSS 
 

EINHEIT 
 

AUFSTELLUNGSFRIST 
 

FESTSTELLUNGSFRIST 
 

VORSCHRIFTEN 

 
Gemeindliche 

Verwaltung 
 

 
Gesamtabschluss 

innerhalb von 
neun Monaten 
nach Ablauf 

des Haushaltsjahres 
 

 
Bis spätestens 
31. Dezember 

des dem Haushaltsjahr 
folgenden Jahres 

 

 
§ 116 Absatz 1 und 5 

i.V.m. 
§ 96 Absatz 1 

GO NRW 
 

Gemeindliche 
Betriebe 

 

Konzernabschluss 
innerhalb der 

ersten fünf Monate 
des Konzerngeschäftsjahres 

für das vergangene 
Konzerngeschäftsjahr 

 
Spätestens vor Ablauf 
des zwölften Monats 

des dem 
Abschlussstichtag 

folgenden 
Geschäftsjahres 
und Vorlagefrist 

beim Bundesanzeiger 
 

§ 290 Absatz 1 
und 

§ 325 Absatz 1 und 3 
HGB 

Abbildung 239 „Die Aufstellung- und Feststellungstermine von Abschlüssen“ 
 
Zur Fristwahrung müssen der Gemeinde die notwendigen Unterlagen und Informationen über die Abschlüsse der 
gemeindlichen Betriebe rechtzeitig vorliegen. Sofern ein gemeindlicher Betrieb zur Aufstellung eines Konzernab-
schlusses verpflichtet ist, muss dieser Abschluss ebenfalls kurzfristig wie die betrieblichen Jahresabschlüsse 
nach HGB-Vorschriften aufgestellt werden. Die Abschlüsse werden anschließend von den gesetzlich bestimmten 
Abschlussprüfern vor der Feststellung geprüft. In den örtlichen Zeitplan zur Aufstellung des gemeindlichen Ge-
samtabschlusses sind die Fristen der gemeindlichen Betriebe über die Aufstellung und Feststellung einzubezie-
hen. Nachfolgende werden daher einige Eckpunkte für den örtlichen Zeitplan für den gemeindlichen Gesamtab-
schluss aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Eckpunkte für den örtlichen Zeitplan 

 
 
-   Termin für die Gesamtabschlussrichtlinie einschließlich Änderungen und Ergänzungen 
 
 
-   Termin für die Durchführung der letzten Zahlungen und Buchungen 
 
 
-   Termin für die Saldenabstimmungen  
 
 
-   Termin für festgestellte Jahresabschlüsse und Gemeindebilanzen II 
 
 
-   Termin für ergänzende Informationen und Berichte, z.B. für den Gesamtlagebericht 
 
 
-   Termin für die Durchführung der konsolidierungsvorbereitenden Maßnahmen 
 
 
-   Termin für die Durchführung der Konsolidierung 
 
 
-   Termin für die Vorlage des aufgestellten Gesamtabschlusses an den Bürgermeister 
 
 
-   Termin für die Zuleitung an den Rat der Gemeinde 
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Die Eckpunkte für den örtlichen Zeitplan 

 
 
-   Termin für die Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat 
 
 
-   Termin für die Anzeige an die Aufsicht und die öffentliche Bekanntmachung 
 

Abbildung 240 „Die Eckpunkte für den örtlichen Zeitplan“ 
 
Für die örtliche Prüfung bei der Gemeinde ist es zulässig, bereits während der Aufstellungsphase des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses eine begleitende Abschlussprüfung einzuleiten. Gleichzeitig sollte aber auch eine lau-
fende Überwachung erfolgen, um die gesetzlich bestimmten Termine einhalten zu können. Dafür bietet sich die 
Aufstellung eines eigenen Terminplans für den gemeindlichen Gesamtabschluss an, der jährlich, ggf. auch unter-
jährig, kalendermäßig zu aktualisieren ist.  
 
 
5.1.2 Die zeitgerechte Aufstellung 
 
Die Aufstellung des Gesamtabschlusses der Gemeinde nach Ablauf des Haushaltsjahres darf von den Verant-
wortlichen in der Gemeinde nicht unangemessen verzögert werden. Es besteht die Gefahr, dass die durch den 
Gesamtabschluss zu gebenden Informationen über die gesamte Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haus-
haltsjahres sowie die Vermittlung eines Bildes über die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde sonst ihre Be-
deutung für die Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses verlieren. Zur Klärung der örtlichen Sachlage 
sollte daher sachverständig abgewogen und beurteilt werden, welche Daten der Gemeinde vorliegen oder Aspek-
te bekannt sein müssen, damit ein gemeindlicher Gesamtabschluss aufgestellt werden kann. 
 
Grundsätzlich gilt dabei, dass der Gemeinde nicht alle Daten vorliegen oder alle Aspekte vollständig bekannt 
sein, damit mit der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses begonnen werden kann. Es kommt wie 
beim Jahresabschluss der Gemeinde auch beim Gesamtabschluss auf die notwendigen Entscheidungsgrundla-
gen, den Nutzen für die Adressaten und die Verlässlichkeit der vorliegenden Informationen an. Diese Gegeben-
heiten müssen den möglichen Entscheidungsprozessen der Verantwortlichen in der Gemeinde und der Adressa-
ten gerecht werden können.  
 
Die Erweiterung und Vervollständigung sowie die Verbesserung der notwendigen Geschäftsunterlagen der Ge-
meinde bleibt dabei ein wichtiges Ziel im Zeitablauf der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses. Die 
Gemeinde darf daher nicht in ein allgemeines Abwarten auf noch mögliche Informationen eintreten, z. B. aus 
ihren Betrieben. Eine solche Vorgehensweise ist auch vorübergehend nicht im Sinne der Ziele und Zwecke des 
gemeindlichen Gesamtabschlusses vertretbar.  
 
 
5.2 Zu Satz 2 (Verweis auf § 95 Absatz 3 GO NRW): 
 
5.2.1 Die Aufstellung durch den Kämmerer 
 
Für die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses sind die Vorschriften über die Aufstellung des Jah-
resabschlusses der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Die Verweisung in dieser Vorschrift soll dieses sicher-
stellen. Der Kämmerer hat daher in Anwendung des § 95 Absatz 3 GO NRW den Entwurf des Gesamtabschlus-
ses der Gemeinde aufzustellen. Er hat dabei die Generalnorm in Absatz 6 dieser Vorschrift zu beachten, nach der 
der Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde 
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vermitteln muss. Dieses Gebot kann nur unter Beachtung des Vollständigkeitsgebots nur dann erfüllt werden, 
wenn der Entwurf des gemeindlichen Gesamtabschlusses alle vorgesehenen Bestandteile und Anlagen umfasst.  
 
Nach der Fertigstellung des Entwurfs des gemeindlichen Gesamtabschlusses hat der Kämmerer diesen zu unter-
zeichnen und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorzulegen. Er hat bei der Aufstellung des Entwurfs des Ge-
samtabschlusses der Gemeinde zu beachten, dass der Bürgermeister den von ihm bestätigten Entwurf innerhalb 
von neun Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Bestätigung zuzuleiten hat. Das gesamte Auf-
stellungsverfahren des gemeindlichen Gesamtabschlusses erfordert daher eine klare Aufgabenverteilung und 
Terminplanung. Es ist deshalb von der Gemeinde örtlich festzulegen, wer welche Abschlussarbeiten bis zu wel-
chem Termin zu erbringen hat. Dabei ist ein Zusammenhang mit den für den Jahresabschluss notwendigen Ab-
stimmungsarbeiten und den zu klärenden Sachverhalten herzustellen.  
 
 
5.2.2 Die Bestätigung durch den Bürgermeister 
 
5.2.2.1 Die Inhalte der Bestätigung 
 
Der Bürgermeister hat den vom Kämmerer aufgestellten und ihm vorgelegten Entwurf des Gesamtabschlusses zu 
bestätigen. Für diese Bestätigung ist aber keine bestimmte Form vorgeschrieben. Außerdem hat der Bürgermeis-
ter im Rahmen seiner Tätigkeit das Recht, von dem ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf abzuweichen. Er 
kann eigenverantwortlich entscheiden, ob aus seiner Sicht ein Bedarf für Änderungen des Entwurfs des Gesamt-
abschlusses besteht und in welchem Umfang diese Änderungen vorgenommen werden sollen. Der Bürgermeister 
kann aber zum Entwurf auch Einschränkungen machen oder weitere Hinweise geben.  
 
Eine Abstimmung mit dem Kämmerer ist bei einem Änderungsbedarf sinnvoll und sachgerecht, aber nicht ver-
pflichtend. Die Vornahme der Bestätigung des Entwurfs des Gesamtabschlusses stellt eine funktionale und keine 
persönliche Rechtshandlung des Bürgermeisters der Gemeinde dar. Soweit der Bürgermeister diese gesetzliche 
Pflicht aus persönlichen Gründen nicht wahrnehmen kann, ist in einem solchen Falle die Bestätigung des Ent-
wurfs des Gesamtabschlusses unter Beachtung der geltenden Vertretungsregelungen durch den dann Vertre-
tungsberechtigten vorzunehmen (vgl. § 68 GO NRW). 
 
Die Bestätigung des gemeindlichen Gesamtabschlusses durch den Bürgermeister kommt dadurch zum Ausdruck, 
dass dieser den ihm vorgelegten Entwurf in Form einer eigenhändigen Unterschrift unter Angabe des Datums zu 
unterzeichnen hat. Er erfüllt mit seiner Bestätigung eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung und bringt damit zum 
Ausdruck, dass der Entwurf aus seiner Verantwortung heraus richtig und vollständig ist, sofern er dazu keine 
besonderen Einschränkungen macht oder Hinweise gibt.  
 
Seine Unterzeichnung beinhaltet daher eine Vollständigkeitserklärung dahingehend, dass der Entwurf des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses alle Bestandteile und Anlagen zur Erfüllung seiner Aufgabe enthält, die dafür 
vorgeschrieben bzw. notwendig sind. Der Bürgermeister hat bei der Erteilung seiner Bestätigung darauf zu ach-
ten, dass er den von ihm bestätigten Entwurf des gemeindlichen Gesamtabschlusses innerhalb von neun Mona-
ten nach dem Abschlussstichtag dem Rat zur Prüfung und Bestätigung zuzuleiten hat. Mit seiner Unterschrift und 
dem Datum wird daher die Einhaltung der rechtlichen Vorgabe nachgewiesen. 
 
 
5.2.2.2 Die Informationspflichten des Bürgermeisters 
 
Der Bürgermeister hat das Recht, vom dem ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf des gemeindlichen Ge-
samtabschlusses abzuweichen, bevor er diese dem Rat der Gemeinde zuleitet. Weicht der Bürgermeister von 
dem ihm vorgelegten Entwurf ab, hat er vor der Zuleitung des Entwurfs an den Rat der Gemeinde den Kämmerer 
über seine abweichende Auffassung zu informieren und ihm die sich daraus ergebenden oder bereits von ihm 
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vorgenommenen Änderungen des Entwurfs offen zu legen. Dem Kämmerer steht in diesem Falle das Recht zu, 
eine Stellungnahme zu dem durch den Bürgermeister geänderten Entwurf des Gesamtabschlusses abzugeben.  
 
Die Befugnis des Bürgermeisters, Änderungen an dem ihm vom Kämmerer vorgelegten Entwurf des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses vornehmen zu dürfen, geht jedoch nicht so weit, dass er wegen des möglicherweise 
weitreichenden Umfangs seiner für notwendig angesehenen Änderungen eigenständig einen neuen Entwurf des 
gemeindlichen Gesamtabschlusses aufstellen darf. Das Recht zur Aufstellung des Entwurfs des Gesamtab-
schlusses der Gemeinde steht gesetzlich nur dem Kämmerer und nicht dem Bürgermeister zu. Sofern wegen der 
Änderungen der Entwurfsfassung noch Differenzen zwischen dem Kämmerer und dem Bürgermeister bestehen 
bleiben, sind diese im Rahmen der Beratungen des Rates zur Bestätigung des gemeindlichen Gesamtabschlus-
ses möglichst auszuräumen. 
 
 
5.2.3 Die Wirkungen der Unterzeichnungen 
 
Mit ihren Unterschriften auf dem von ihnen aufgestellten und bestätigten Entwurfs des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses erfüllen der Kämmerer und der Bürgermeister eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung und haben damit 
ausreichend ihre Verantwortung als Nachweis im Sinne der Vorschrift dokumentiert. Sie bringen damit zum Aus-
druck, dass der von ihnen aufgestellte Entwurf des Gesamtabschlusses aus ihrer Verantwortung heraus richtig 
und vollständig ist. Außerdem wird das Ergebnis des gesamten wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde im abge-
laufenen Haushaltsjahr nach festgelegten haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Regeln aufzeigt.  
 
Der gemeindliche Gesamtabschluss muss daher unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzge-
samtlage der Gemeinde vermitteln, sofern der Kämmerer und/oder der Bürgermeister dazu keine besonderen 
Einschränkungen machen oder Hinweise geben. Die Verpflichtung zur Unterzeichnung des Entwurfs beinhaltet 
dabei nicht, dass der Kämmerer und der Bürgermeister sämtliche Bestandteile und Anlagen des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses einzeln zu unterzeichnen haben. Der Gesamtabschluss ist vielmehr buchtechnisch so zu-
sammenzufassen, dass erkennbar und nachvollziehbar wird, dass sich die Unterschriften des Kämmerers und 
des Bürgermeisters auf die Gesamtheit aller Teile beziehen.  
 
 
5.2.4 Die Zuleitung an den Rat 
 
Der Bürgermeister hat in Anwendung des § 95 Absatz 3 GO NRW den Entwurf des Gesamtabschlusses an den 
Rat zu Bestätigung zuzuleiten. Durch den gemeindlichen Gesamtabschluss legt der Bürgermeister deshalb Re-
chenschaft gegenüber dem Rat ab und legt dar, wie er seinen Auftrag ausgeführt hat, zu welchem Ergebnis die 
gesamte Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat, welche Auswirkungen sich daraus auf 
das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden der Gemeinde ergeben und welche Chancen und Risiken 
sich insgesamt für die künftige Gesamtentwicklung der Gemeinde ergeben. Die Zuleitung des Entwurfs des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses an den Rat dient daher dazu, dem Rat die Informationen für seine gesetzlich 
vorgesehene Beschlussfassung zukommen zu lassen. Sie bedeutet jedoch nicht, dass der Rat den Entwurf (des 
Gesamtabschlusses) unmittelbar festzustellen hat. Vielmehr nimmt der Rat den Entwurf im Rahmen der Zuleitung 
nur entgegen, um ihm dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung weiterzuleiten.  
 
Nach Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Prüfung hat der Rat die Feststellung des ihm vom Bürgermeis-
ter vorgelegten Gesamtabschlusses vornehmen. Andererseits dient die Zuleitung der gemeindlichen Gesamtab-
schlussunterlagen an den Rat auch dazu, den Ratsmitgliedern die nötigen Informationen über die gesamte ge-
meindliche Haushaltswirtschaft zu geben, damit diese die ihnen zustehende eigene Mitwirkung bei der Bestäti-
gung des Gesamtabschlusses ausüben können. Der Bürgermeister, der die Zuleitung des Entwurfs des Gesamt-
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abschlusses an den Rat veranlasst, kann im Rahmen seiner Vorlage bereits darlegen, wie von ihm die gesamte 
gemeindliche Haushaltswirtschaft entsprechend dem Auftrag des Rates ordnungsgemäß ausgeführt wurde.  
 
 
5.2.5 Der Vollzug der Zuleitung 
 
5.2.5.1 Die Ratsbeteiligung vor der Prüfung 
 
Der Adressat der Zuleitung des vom Bürgermeister bestätigten Entwurfs des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
mit seinen Anlagen ist der Rat der Gemeinde, als Kollegialorgan, das seine Beschlüsse in Sitzungen fasst (Sit-
zungsprinzip) und nicht das einzelne Ratsmitglied. Die Zuleitung des bestätigten Entwurfs des Gesamtabschlus-
ses mit seinen Anlagen an den Rat der Gemeinde wird in der gemeindlichen Praxis i.d.R. dadurch vollzogen, 
dass durch den Bürgermeister ein entsprechender Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung des Rates gesetzt wird, denn er hat die Ratssitzungen einzuberufen (vgl. § 47 Absatz 1 S. 1 GO NRW) 
und die Tagesordnung in eigener Verantwortung festzulegen (vgl. § 48 Absatz 1 GO NRW). Im Rahmen der be-
schlussfähigen Zusammenkunft des Rates (Sitzung) kann dann die Zuleitung des Entwurfs des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses als erledigt betrachtet werden.  
 
Für die weiteren Beratungen bzw. die Verweisung an den Rechnungsprüfungsausschuss ist es wichtig, dass 
jedes Ratsmitglied über ausreichende Beratungsunterlagen über die abgeschlossene gesamte gemeindliche 
Haushaltswirtschaft verfügen kann, denn ihm stehen hinsichtlich der Beschlussfassung eigene Mitwirkungsrechte 
zu. Es muss daher gewährleistet werden, dass der Rat der Gemeinde nach der Prüfung sachgerecht die Bestäti-
gung des ihm vorgelegten Gesamtabschlusses mit seinen Anlagen treffen kann.  
 
In den Fällen, in denen der Kämmerer von der ihm gesetzlich eingeräumten Möglichkeit Gebrauch macht, eine 
abweichende Stellungnahme zu dem vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Gesamtabschlusses abzuge-
ben, ist der Bürgermeister verpflichtet, diese Stellungnahme mit dem Entwurf des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses dem Rat vorzulegen. In der betreffenden Ratssitzung besteht dann für Bürgermeister und auch für den 
Kämmerer ein Rederecht, sodass die Ergebnisse aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und die damit verbunde-
ne Zielerreichung sowie die Chancen und Risiken für die wirtschaftliche Gesamtentwicklung der Gemeinde ggf. 
aus unterschiedlichen Sichten dargestellt werden.  
 
 
5.2.5.2 Die Ratsbeteiligung nach der Prüfung 
 
Der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des gemeindlichen Gesamtabschlusses mit seinen Anlagen ist dem 
Rat der Gemeinde zur Bestätigung zuzuleiten. Der Adressat der Vorlage ist damit grundsätzlich der Rat als Kolle-
gialorgan. Aus dem Zusammenspiel dieser Regelung mit der haushaltsrechtlichen Regelung, das der Rat den 
vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Gesamtabschluss zu bestätigen hat (vgl. Absatz 1 der Vorschrift), 
kann abgeleitet werden, dass die Zuleitung des Entwurfs des gemeindlichen Gesamtabschlusses an den Rat 
auch dann als vollzogen anzusehen ist, wenn der Entwurf unmittelbar dem Rechnungsprüfungsausschuss über-
geben und gleichzeitig der Rat in einer Vorlage darüber unterrichtet wird. Eine solche Vorgehensweise ist als 
sachgerecht im Sinne der Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat anzusehen, denn dem Rat werden 
keine Rechte vorenthalten, noch wird er bei einem solchen Verfahren ausgeschlossen.  
 
Der Rat kann im Wege der Unterrichtung das Gesamtjahresergebnis sowie Eckwerte der wirtschaftlichen Lage 
der Gemeinde zur Kenntnis nehmen, wie es auch bei einer Zuleitung an den Rat bzw. über den Rat an den 
Rechnungsprüfungsausschuss möglich ist. Solche Eckwerte können z.B. Daten aus der Ergebnisrechnung, der 
Finanzrechnung und der Bilanz sein, wobei die Ratsvorlage auch wichtige mit den Bestandteilen des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses in Verbindung stehende wesentliche Feststellungen enthalten sollte, z. B. Informatio-
nen aus dem Gesamtanhang sowie Einschätzungen aus dem Gesamtlagebericht (vgl. §§ 37 ff. GemHVO NRW).  
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Die unmittelbare Übergabe des zu prüfenden Gesamtabschlusses an den Rechnungsprüfungsausschuss ist auch 
deshalb vertretbar, weil die Beteiligung anderer Ausschüsse des Rates, z.B. des Finanzausschusses, nicht die 
vorherige Beteiligung des Rates erfordert. Die Verkürzung des Verfahrensweges führt daher materiell zu keinen 
Einschnitten der Rechte noch der Zwecke, auf die die haushaltsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet sind. In die 
örtliche Abwägung, ob eine direkte Übergabe des Entwurfs des gemeindlichen Gesamtabschlusses an den 
Rechnungsprüfungsausschuss erfolgen soll, müssen daher die genannten Gegebenheiten, aber auch die Einhal-
tung der gesetzlich bestimmten Frist für die Bestätigung des Gesamtabschlusses, bis spätestens 31. Dezember 
des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres, einbezogen werden.  
 
Eine unmittelbare Übergabe des Entwurfs an die örtliche Rechnungsprüfung ist jedoch nicht zulässig. Diese 
Sachlage gilt auch dann, wenn der Rechnungsprüfungsausschuss gleichzeitig unterrichtet wird. Es bedarf immer 
eines Prüfungsauftrages, der jedoch nicht von der gemeindlichen Verwaltung erteilt werden kann, weil ihr Han-
deln auch Gegenstand der Abschlussprüfung ist. Die Zuleitung des Entwurfs des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses an den Rat ist als vollzogen anzusehen, wenn der Entwurf unmittelbar dem Rechnungsprüfungsaus-
schuss übergeben und gleichzeitig der Rat unterrichtet wird.  
 
 
6. Zu Absatz 6 (Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses): 
 
6.1 Zu Satz 1 (Zwecke der Prüfung des Gesamtabschlusses): 
 
6.1.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss des Rates der 
Gemeinde, der sich dazu der örtlichen Rechnungsprüfung bedient (vgl. § 59 GO NRW). Der Gesamtabschluss ist 
daher nicht noch ein eigenständiger Gegenstand der überörtlichen Prüfung nach § 105 GO NRW. Der Inhalt der 
Prüfung des Gesamtabschlusses sowie die Darstellung des Ergebnisses dieser Prüfung werden in dieser Vor-
schrift näher bestimmt. Es wird dazu unter Bezugnahme auf den örtlichen Prüfungsgegenstand klargestellt, dass 
in einem Bestätigungsvermerk das Ergebnis der Prüfung zusammengefasst und beurteilt wird, ob der Gesamtab-
schluss den rechtlichen Bestimmungen entspricht und dieser unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzgesamtlage der Gemeinde vermittelt.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat bei der Gesamtabschlussprüfung zu beachten, dass der Rat der Gemein-
de bis zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres den Gesamtabschluss zu bestätigen hat (vgl. 
§ 116 Absatz 1 i.V.m. § 96 Absatz 1 GO NRW). Er hat daher den Ablauf seiner Prüfung entsprechend zu gestal-
ten. Durch diese Zielbestimmung bekommt die Prüfung des Gesamtabschlusses durch den Rechnungsprüfungs-
ausschuss eine Kontroll-, Informations- und Beglaubigungsfunktion. Diese Vorschrift stellt zudem einen allgemei-
nen Rechnungslegungsgrundsatz dar, der als Generalnorm die Vorlage eines den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechenden Bildes der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde unter Beachtung der Generalnorm für den 
Gesamtabschluss gewährleisten soll.  
 
Die Generalnorm enthält dazu die Vorgabe, dass der gemeindliche Gesamtabschluss ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung abgeben muss. Außerdem dient die Generalnorm als 
Leitlinie, um örtliche Konsolidierungssachverhalte und Besonderheiten zu klären. In diesem Zusammenhang ist z. 
B. der Grundsatz der Wesentlichkeit immer dann anzuwenden, wenn dadurch der Einblick in die Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde verbessert wird. Der notwendige Abwägungsprozess 
ist dabei vom Rechnungsprüfungsausschuss unter Berücksichtigung der vorliegenden örtlichen Gegebenheiten 
vorzunehmen. 
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Bei der Erstellung des Bestätigungsvermerks als Ergebnis der Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
hat der Rechnungsprüfungsausschuss zu berücksichtigen, dass auch die Jahresabschlüsse der gemeindlichen 
Verwaltung und der Betriebe der Gemeinde geprüft sind. Die Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
kann erst dann als abgeschlossen angesehen werden, wenn auch die Prüfung der Jahresabschlüsse, auf die der 
Gesamtabschluss aufgebaut ist, mit Bestätigungsvermerken abgeschlossen worden ist. Der Bestätigungsvermerk 
für den gemeindlichen Gesamtabschluss sollte daher erst nach diesem Zeitpunkt aufgestellt werden. Es dürfte 
sonst ein erhebliches Risiko für das Prüfungsurteil aus der Abschlussprüfung bestehen. 
 
 
6.1.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
 
6.1.2.1 Das Regelsystem der Grundsätze 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht stellt wie das Handelsrecht die GoB in einen Zusammenhang mit den gesetzli-
chen Vorschriften über den Jahresabschluss der Gemeinde. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind 
ein gesetzlich verankertes Regelungssystem, stehen jedoch nicht über dem Gesetz. Sie können sich als unbe-
stimmter Rechtsbegriff nur im Rahmen der gesetzlichen Regelungen unter Beachtung von Sinn und Zweck des 
Gesetzes oder einzelner Vorschriften entwickeln.  
 
Als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ist daher jedes Verfahren und jede Methode anzuerkennen, die 
dazu führen, dass gesetzliche Regelungen im Einzelfall ihrem Sinn und Zweck entsprechend angewandt werden. 
Folgende allgemeine Grundsätze gelten als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE DES GRUNDSATZES 

Grundsatz 
der Vollständigkeit 

 
In der Buchführung sind alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermö-
gens- und Schuldenlage vollständig, richtig, zeitgerecht und geord-
net zu erfassen und zu dokumentieren. Daraus folgt das Erfordernis 
des systematischen Aufbaus der Buchführung unter Aufstellung 
eines Kontenplans, das Prinzip der vollständigen und verständli-
chen Aufzeichnung sowie das Belegprinzip, d. h. die Grundlage für 
die Richtigkeit der Buchung bildet den Buchungsbeleg mit der 
Festlegung „Keine Buchung ohne Beleg.“ Dazu zählt auch die 
Einhaltung der vorgesehenen Aufbewahrungsfristen.  
 

 
Grundsatz 

der Richtigkeit 
und Willkürfreiheit 

 

 
Die Aufzeichnungen über die Geschäftsvorfälle durch die Gemeinde 
müssen die Realität möglichst genau abbilden, sodass die Informa-
tionen daraus begründbar und nachvollziehbar sowie objektiv richtig 
und willkürfrei sind. Sie müssen sich in ihren Aussagen mit den 
zugrunde liegenden Dokumenten decken und der Buchführungs-
pflichtige bestätigen kann, dass die Buchführung eine getreue 
Dokumentation seiner Geschäftsvorfälle nach den rechtlichen 
Bestimmungen und den GoB erfolgt.  
 

Grundsatz  
der Verständlichkeit 

 
Die Informationen des Rechnungswesens sind für den Rat und die 
Bürger als Öffentlichkeit so aufzubereiten und verfügbar zu ma-
chen, dass die wesentlichen Informationen über die Vermögens- 
und Schuldenlage klar ersichtlich und verständlich sind.  
 

Grundsatz  
der Aktualität 

 
Es ist ein enger zeitlicher Bezug zwischen dem Zeitraum, über den 
Rechenschaft gegeben wird, und der Veröffentlichung der Rechen-
schaft herzustellen. 
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE DES GRUNDSATZES 

Grundsatz  
der Relevanz 

 
Das Rechnungswesen muss die Informationen bieten, die zur 
Rechenschaft notwendig sind, sich jedoch im Hinblick auf die Wirt-
schaftlichkeit und Verständlichkeit auf die relevanten Daten be-
schränken. Dabei soll der Aufwand der Informationsbeschaffung in 
einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen der Informationsbe-
reitstellung stehen. 
 

Grundsatz  
der Stetigkeit 

 
Die Grundlagen des Rechnungswesens, insbesondere die Metho-
den für Ansatz und Bewertung des Vermögens, sollen in der Regel 
unverändert bleiben, sodass eine Stetigkeit im Zeitablauf erreicht 
wird. Notwendige Anpassungen sind besonders kenntlich zu ma-
chen. 
 
 

 
Grundsatz 

des Nachweises 
der Recht- und  

Ordnungsmäßigkeit 
 

 
Im Jahresabschluss ist über die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde zutreffend Rechenschaft abzu-
legen. 

Abbildung 241 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)“ 
 
Die GoB sollen sicherstellen, dass ein sachverständiger Dritter sich in einer angemessenen Zeit einen Überblick 
über die Aufzeichnung von Buchungsvorfällen und die Aufzeichnung von Vermögens- und Schuldenpositionen 
verschaffen kann und Manipulationsmöglichkeiten verhindert werden, aber auch, dass diesem Dritten ein qualifi-
zierter Einblick in die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde möglich ist. In der prakti-
schen Anwendung können sich aber ggf. Zielkonflikte ergeben. Dann ist es bei der örtlichen Ausgestaltung des 
Rechnungswesens notwendig, zwischen konkurrierenden Sachverhalten unter Beachtung der o.a. Grundsätze 
eine Abwägung vorzunehmen. Bedarf es dabei einer Auslegung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, 
sind dazu i.d.R. die juristischen Auslegungskriterien heranzuziehen. 
 
 
6.1.2.2 Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Für den gemeindlichen Gesamtabschluss spielen auch die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze eine wich-
tige Rolle. Jeder dieser Grundsätze soll sicherstellen, dass ein sachverständiger Dritter sich in einer angemesse-
nen Zeit einen Überblick über die Aufzeichnung von gemeindlichen Geschäftsvorfällen und die Aufzeichnung von 
Vermögens- und Schuldenpositionen verschaffen kann. Durch die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
sollen auch Manipulationsmöglichkeiten verhindert werden. Sie lassen sich in folgende Grundsätze untergliedern 
(vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze  

 
 

GRUPPE 
 

ZUGEORDNETE GRUNDSÄTZE 

Allgemein 
geltende Grundsätze 

 
- Grundsatz der Bilanzidentität; 
- Grundsatz der Bilanzkontinuität, 
- Grundsatz der Wesentlichkeit, 
- Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, 
 

Bilanzierungsgrundsätze  
- Aktivierungsgrundsatz, 
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Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze  

 
 

GRUPPE 
 

ZUGEORDNETE GRUNDSÄTZE 
- Passivierungsgrundsatz, 
- Grundsatz der Vollständigkeit, 
- Grundsatz des Saldierungsverbots, 
 

Bewertungsgrundsätze 

 
- Grundsatz der Pagatorik, 
- Grundsatz der stichtagsbezogenen Bewertung, 
- Grundsatz der Einzelbewertung 
- Grundsatz der Vorsicht, auch als 
 - Realisationsprinzip, 
 - Imparitätsprinzip, 
 - Niederstwertprinzip, 
 - Höchstwertprinzip, 
- Grundsatz der Bewertungsstetigkeit. 
 

Abbildung 242 „Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“ 
 
Es soll aber durch die Grundsätze auch erreicht werden, dass diesem Dritten ein qualifizierter Einblick in die 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde möglich ist. Zudem sorgt die Auslegung 
der GoB durch Rechtsprechung und Literatur mittelbar für eine dynamische Anpassung des Rechts über das 
gemeindliche Rechnungswesen an die aktuellen nationalen und internationalen Entwicklungen. 
 
 
6.1.2.3 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung 
 
Handelsrechtlich haben sich zum Konzernabschluss die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung 
(GoK) entwickelt, die auch beim Gesamtabschluss der Gemeinde zu beachten sind. Diese Grundsätze sollen im 
Rahmen des Gesamtabschlusses gewährleisten, dass die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der einbe-
zogenen Betriebe unter Anwendung der maßgeblichen Einheitstheorie erfolgt und der Gesamtabschluss ein Bild 
über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde vermittelt, als wäre die gemeindliche Verwaltung zusammen mit den 
einbezogenen Betrieben der Gemeinde eine einzige wirtschaftliche Einheit (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung 

 
 
-   Grundsatz der Fiktion der rechtlichen Einheit (Einheitstheorie) 
 
 
-   Grundsatz der Einheitlichkeit (der Abschlussstichtage, der Währung, des Ausweises 
 
 
-   Grundsatz der Vollständigkeit (des Konsolidierungskreises) 
 
 
-   Grundsatz der Einheitlichkeit der Bilanzierung und Bewertung 
 
 
-   Grundsatz der Stetigkeit der Konsolidierungsmethoden (zeitlich und sachlich) 
 
 
-   Grundsatz der Eliminierung konzerninterner Beziehungen 
 
 
-   Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit 
 

Abbildung 243 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung“ 
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Die GoK ergänzen in diesem Sinne die für den gemeindlichen Gesamtabschluss einschlägigen Vorschriften so-
wie die von der Gemeinde anzuwendenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Über diese Grundsätze 
hinaus kommen durch die Verweise auf gemeindliche Vorschriften über den Jahresabschluss auch haushalts-
rechtliche Grundsätze zur Anwendung.  
 
 
6.1.3 Die „Generalnorm“ 
 
6.1.3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Regelung in der Vorschrift, dass der gemeindliche Gesamtabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde vermitteln muss, 
stellt die „Generalnorm“ für die Aufstellung und Feststellung des Gesamtabschlusses der Gemeinde dar. Unter 
Berücksichtigung dieser Norm sind Zweifelsfragen bei der Auslegung und Anwendung von haushaltsrechtlichen 
Einzelvorschriften zu klären. Sie ersetzt dadurch aber nicht die einzelnen Bestimmungen.  
 
Die Norm kann im Einzelfall vielmehr bewirken, dass die Gemeinde im Gesamtanhang nach § 51 Absatz 2 
GemHVO NRW weitere Informationen über wichtige örtliche Sachverhalte geben muss, damit der gemeindliche 
Gesamtabschluss die von ihm gesetzlich geforderte Aussagekraft hinsichtlich der Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde als Bild der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde erreicht. 
Dabei gilt, dass bei diesen vier Bereichen keine Rangfolge besteht und der gemeindliche Gesamtabschluss des-
halb für diese vier Bereiche gleichwertig ein entsprechendes Bild der jeweiligen Lage vermitteln muss. Die Ge-
meinde hat dafür Sorge zu tragen, dass möglichst keiner dieser Bereiche zugunsten anderer Bereiche vernach-
lässigt wird.  
 
 
6.1.3.2 Der Begriff „Vermögensgesamtlage“  
 
Das Haushaltsrecht für Gemeinden orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Vermögensgesamtlage“, für 
den es keine gesetzliche Definition und keine einheitliche Begriffsbestimmung gibt, an der kaufmännischen Aus-
legung und damit an den Regelungen für die Vermögensgegenstände, die auf der Aktivseite der gemeindlichen 
Gesamtbilanz anzusetzen sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im allgemeinen Wirtschaftsleben ein Wirt-
schaftsgut dadurch als Vermögensgegenstand charakterisiert wird, das mit ihm ein wirtschaftlicher Wert vorliegt, 
das Wirtschaftsgut selbstständig nutzungsfähig und bewertbar ist. Die auf der Aktivseite der gemeindlichen Ge-
samtbilanz angesetzten Vermögensgegenstände dienen daher dazu, dass die Gesamtbilanz damit ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögensgesamtlage der Gemeinde vermitteln kann. Ergän-
zende Angaben zum Vermögen der Gemeinde enthält der Gesamtanhang nach § 51 Absatz 2 GemHVO NRW. 
 
 
6.1.3.3 Der Begriff „Schuldengesamtlage“  
 
Das Haushaltsrecht für Gemeinden orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Schuldengesamtlage“, für den 
es keine gesetzliche Definitionen und keine einheitliche Begriffsbestimmungen gibt, an der kaufmännischen Aus-
legung. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass im allgemeinen Wirtschaftsleben, ausgehend von der Gesamtbilanz 
der Begriff „Schuldengesamtlage“ dadurch abgegrenzt wird, dass nicht das Eigenkapital und die Sonderposten 
sowie die passive Rechnungsabgrenzung dazu zu zählen sind. Die auf der Passivseite der gemeindlichen Ge-
samtbilanz angesetzten Verbindlichkeiten dienen daher dazu, dass die Gesamtbilanz damit ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Schuldengesamtlage der Gemeinde vermitteln kann.  
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6.1.3.4 Der Begriff „Ertragsgesamtlage“  
 
Das Haushaltsrecht für Gemeinden orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Ertragsgesamtlage“, für den es 
keine gesetzliche Definition und keine einheitliche Begriffsbestimmung gibt, an der kaufmännischen Auslegung 
und damit an den Regelungen über die gemeindliche Gesamtergebnisrechnung, denn dieses Werk stellt eine 
zeitraumbezogene Rechnung dar, in der das Zustandekommen des Erfolgs der Gemeinde nach Arten, Höhe und 
Quellen abgebildet wird.  
 
Die Gesamtergebnisrechnung ist unter Beachtung des Grundsatzes der Ergebnisspaltung aufgebaut, sodass die 
ordentlichen und die außerordentlichen Ergebniskomponenten darin getrennt voneinander aufgezeigt werden. 
Dadurch werden Informationen darüber geliefert, in welchem Umfang und aus welchem Anlass sich das Eigenka-
pital der Gemeinde innerhalb eines Haushaltsjahres verändert hat. Die Ertragslage weist daher das Gesamter-
gebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres der Gemeinde aus. 
 
 
6.1.3.5 Der Begriff „Finanzgesamtlage“ 
 
Das Haushaltsrecht für Gemeinden orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Finanzgesamtlage“, für den es 
keine gesetzliche Definition und keine einheitliche Begriffsbestimmung gibt, an der kaufmännischen Auslegung 
und damit an den Regelungen über die Kapitalflussrechnung nach DRS 2. Dieses ermöglicht eine zeitraumbezo-
gene Rechnung zur Bestimmung des Finanzmittelfonds, denn im Rahmen des Gesamtabschlusses der Gemein-
de wird die gemeindliche Finanzgesamtlage auf der Grundlage der Veränderungen des Finanzmittelfonds beur-
teilt. Der gemeindliche Gesamtabschluss wird mit einer Gesamtkapitalflussrechnung zusätzlich zur Gesamtbilanz 
und Gesamtergebnisrechnung seiner Aufgabe besser gerecht. 
 
Die dazu die geforderte Gesamtkapitalflussrechnung (vgl. § 51 Absatz 3 GemHVO NRW ist nach der Vorschrift 
unter Beachtung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) in der vom Bundesministerium der 
Justiz (BMJ) nach § 342 Absatz 2 HGB bekannt gemachten Form aufzustellen. Nach diesem Rechnungslegungs-
standard stellt die Kapitalflussrechnung zeitbezogen die Zahlungsströme der wirtschaftlichen Gesamtheit „Ge-
meinde“ dar, die zur Veränderung des Zahlungsmittelbestandes führen, und gibt Auskunft darüber, wie die Kern-
verwaltung der Gemeinde zusammen mit ihren Betrieben, soweit diese in den Gesamtabschluss einbezogen 
sind, die finanziellen Mittel erwirtschaftet.  
 
 
6.1.4 Die Prüfung bei Entbehrlichkeit des Gesamtabschlusses 
 
Die Vorschrift des § 116 GO NRW enthält keine gesonderte Ausnahmeregelung, die es ermöglicht, dass die Ge-
meinde generell von der Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses befreit ist. Bei einzelnen Gemein-
den können besondere Fallgestaltungen im Rahmen ihrer Beteiligungen vorliegen, die dazu führen, dass für die 
Gemeinde die Aufstellung eines Gesamtabschlusses entbehrlich wird. Ein solcher Sachverhalt liegt z.B. vor, 
wenn die Gemeinde über keinen voll zu konsolidieren Betrieb verfügt, denn dann liegt die wichtigste Vorausset-
zung für einen gemeindlichen Gesamtabschluss, dass ein Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der Kernverwal-
tung der Gemeinde und einem ihrer Betriebe besteht, nicht vor.  
 
Das Fehlen dieser Voraussetzung kann nicht dadurch geheilt werden, dass die betreffende Gemeinde über Be-
triebe verfügt, die nach der Equity-Methode zu konsolidieren wären. In solchen Fällen erlischt jedoch nicht die in 
dieser Vorschrift enthaltene ausdrückliche Pflicht zur Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses. Vielmehr 
ist sie dann vom Rechnungsprüfungsausschuss in der Art und Weise auszuüben, dass zu prüfen ist, ob örtlich die 
Voraussetzungen für einen Verzicht auf die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses vorliegen. Er hat 
dabei die örtliche Abwägung zu prüfen und festzustellen, ob das daraus entstandene Ergebnis zutreffend ist. 
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6.2 Zu Satz 2 (Recht- und Ordnungsmäßigkeitsprüfung): 
 
Nach der Vorschrift erstreckt sich die Prüfung des Gesamtabschlusses darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften 
und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. Die 
Prüfung der von der Gemeinde zu beachtenden rechtlichen Vorschriften stellt daher eine reine Recht- und Ord-
nungsmäßigkeitsprüfung im Rahmen der gemeindlichen Gesamtabschlussprüfung dar. Diese Vorgabe ändert 
sich auch nicht durch das Prüfungsziel, ob der Gesamtabschluss der Gemeinde ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung der Einhaltung der haushaltsrechtli-
chen Bestimmungen im Rahmen der Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses bezieht sich auf die Vor-
schriften über die Rechnungslegung bzw. der Konsolidierung, solange es noch keine verbindlichen Vorgaben 
über eine Gesamtplanung und haushaltsmäßige Ausführung auf der Ebene des Gesamtabschlusses gibt, die mit 
dem Gesamtabschluss abgerechnet wird.  
 
 
6.3 Zu Satz 3 (Prüfung des Gesamtlageberichtes): 
 
Der Gesamtlagebericht ist daraufhin zu prüfen, ob er mit dem gemeindlichen Gesamtabschluss in Einklang steht 
und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzgesamtlage der Gemeinde erwecken. Die Angaben im Gesamtlagebericht dürfen nicht keine falsche Vor-
stellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde erwecken. Außerdem 
muss im Gesamtlagebericht auch zu den künftigen Chancen und Risiken der Gemeinde Auskunft gegeben wer-
den, die der Prüfer einzuschätzen hat. Dabei kann er die „Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung“ 
als Beurteilungsmaßstäbe heranziehen. Der jährliche Gesamtlagebericht der Gemeinde hat daher eine umfas-
sende und vielfältige Ergänzungsfunktion zum gemeindlichen Gesamtabschluss. Seine Aussagen müssen daher 
klar, sorgfältig abgewogen und zeitnah sein.  
 
Bei seiner Aufstellung sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) zu beachten. Für die 
äußere Gestaltung des Gesamtlageberichts, seinen Aufbau und Umfang sind jedoch keine besonderen Formvor-
gaben vorgegeben worden. Die Fülle der Informationen verlangt aber eine grundlegende Strukturierung. Auch die 
Gliederung des Gesamtlageberichts muss mit ihren einzelnen Elementen dazu beitragen, dass der Gesamtlage-
bericht der Gemeinde im Zusammenhang mit dem gemeindlichen Gesamtabschluss ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde ver-
mittelt. Die Prüfungshandlungen sind nach den gleichen Grundsätzen vorzunehmen, wie sie bei der Prüfung der 
Bestandteile des gemeindlichen Gesamtabschlusses zur Anwendung kommen.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der Beteiligungsbericht der Gemeinde kein Prüfungsgegenstand 
ist, auch wenn dieser Bericht dem gemeindlichen Gesamtabschluss als Anlage beizufügen ist (vgl. § 117 GO 
NRW). Diese Nichteinbeziehung des gemeindlichen Beteiligungsberichtes in die Prüfung des Gesamtabschlusses 
der Gemeinde nach § 116 Absatz 6 GO NRW lässt sich aus den Absätzen 1 und 6 des § 116 GO NRW ableiten, 
denn diese benennen ausdrücklich die in die Gesamtabschlussprüfungen einzubeziehenden Teile, zu denen nicht 
der Beteiligungsbericht gehört. 
 
 
6.4 Zu Satz 4 (Verweis auf § 101 Absatz 2 bis 8 GO NRW): 
 
6.4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Verweisung in der Vorschrift auf § 101 Absatz 2 bis 8 GO NRW stellt klar, dass die Regelungen über die 
Prüfung des Jahresabschlusses auf den Gesamtabschluss entsprechend anzuwenden sind. Von der Möglichkeit 
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der Stellungnahme des Bürgermeisters (vgl. § 101 Absatz 2 GO NRW) über die Beurteilung des Prüfungsergeb-
nisses mit Bestätigungsvermerk (vgl. § 101 Absatz 3 - 5 GO NRW) sowie des Lageberichtes und der Chancen 
und Risiken der Gemeinde (vgl. § 101 Absatz 6 GO NRW) bis zur Festlegung, dass sich der Rechnungsprü-
fungsausschuss zur Durchführung der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung bedienen soll, soll eine entspre-
chende Anwendung der Prüfungshandlungen bestehen. 
 
 
6.4.2 Die Inhalte des Bestätigungsvermerks für den Gesamtabschluss 
 
Über Art und Umfang der Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses sowie über das Ergebnis der Prüfung 
ist ein Prüfungsbericht durch den Rechnungsprüfungsausschuss zu erstellen (vgl. § 101 GO NRW). Dieser hat 
das Ergebnis der Prüfung in einem Bestätigungsvermerk zusammenzufassen. Der Bestätigungsvermerk soll 
dabei den Gegenstand, die Art und den Umfang der Prüfung beschreiben. Es sind dabei die angewandten Rech-
nungslegungsgrundsätze und Prüfungsgrundsätze anzugeben. Der abzugebende Bestätigungsvermerk soll aber 
auch eine Beurteilung des Prüfungsergebnisses enthalten.  
 
Durch die Tenorierung entstehen fachliche Grundsätze und Klarstellungen, damit detaillierte Aussagen im Bestä-
tigungsvermerk gemacht werden und dieser das getroffene Gesamturteil wieder spiegelt, denn der Inhalt des 
Bestätigungsvermerks wird durch das Ziel der Gesamtabschlussprüfung bestimmt. Der Bestätigungsvermerk 
entfaltet eine rechtliche Wirkung dadurch, dass erst nach seiner Erstellung und Unterzeichnung gilt die Gesamt-
abschlussprüfung als abgeschlossen und der gemeindliche Gesamtabschluss als geprüft. Erst danach kann der 
gemeindliche Gesamtabschluss vom Rat der Gemeinde bestätigt werden.  
 
Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses soll zudem allgemein verständlich und problemorientiert unter Berück-
sichtigung des Umstandes erfolgen, dass Rat und Verwaltungsvorstand der Gemeinde den Gesamtabschluss zu 
verantworten haben. In diesem Zusammenhang ist auch auf Risiken, die die stetige Aufgabenerfüllung und die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde insgesamt gefährden, gesondert einzugehen. Die Vorschrift benennt dazu vier 
Möglichkeiten der Tenorierung des Bestätigungsvermerks. Der Rechnungsprüfungsausschuss kann einerseits 
einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilen. Der Ausschuss kann aber in besonderen Einzelfällen 
auch erklären, dass sich im Rahmen seiner Prüfung außerstande sieht, ein Urteil über den vorliegenden Gesamt-
abschluss abzugeben (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Möglichkeiten der Tenorierung des Bestätigungsvermerks 

 
 

Aus dem Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses 
 muss sich deshalb zweifelsfrei ergeben 

 
- ob der einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk oder  
 
 
- einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt oder 
 
 
- den Bestätigungsvermerk aufgrund von Beanstandungen versagt oder 
 

 
- der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wird, weil sich der Ausschuss als Prüfungsgremi-

um nicht in der Lage ist, eine Beurteilung vorzunehmen. 
 

Abbildung 244 „Die Möglichkeiten der Tenorierung des Bestätigungsvermerks“ 
  
In den Fällen, in denen Beanstandungen ausgesprochen werden, ist der Bestätigungsvermerk einzuschränken 
oder zu versagen. Ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk darf nur erteilt werden, wenn der geprüfte Jahresab-
schluss unter Beachtung der vom Prüfer vorgenommenen, in ihrer Tragweite erkennbaren Einschränkung ein den 
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tatsächlichen Verhältnissen im Wesentlichen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzgesamtlage der Gemeinde vermittelt.  
 
In besonderen Einzelfällen, in denen die Beanstandungen so erheblich sind, dass kein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde mehr 
vermittelt wird, ist der Bestätigungsvermerk durch den Abschlussprüfer zu versagen. Der Bestätigungsvermerk ist 
auch dann zu versagen, wenn der Prüfer nach Ausschöpfung aller angemessenen Möglichkeiten zur Klärung des 
Sachverhaltes nicht in der Lage ist, eine Beurteilung über den Prüfungsgegenstand abzugeben. Die Versagung 
ist dann in einem gesonderten Vermerk, der nicht als Bestätigungsvermerk zu bezeichnen ist, aufzunehmen. Die 
Einschränkung oder Versagung ist zu begründen. 
 
 
6.4.3 Die Ausgestaltung des Bestätigungsvermerks 
 
Der Bestätigungsvermerk ist vom Rechnungsprüfungsausschuss sachverhaltsabhängig im Rahmen seiner Ab-
schlussprüfung zu gestalten und von seinem Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeich-
nen. Die „Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken“, die bei den Wirtschaftsprü-
fern zur Anwendung kommen, können für den gemeindlichen Bestätigungsvermerk als Beurteilungsmaßstäbe 
herangezogen werden.  
 
In den Fällen, in denen der Bestätigungsvermerk in eigener Verantwortung von der Gemeinde gestaltet wird, 
sollte dieser nicht bei jedem neuen Jahresabschluss eine neue Form erhalten. Es bietet sich deshalb für den 
Bestätigungsvermerk eine Grundgliederung aus Überschrift, Einleitung und Sachverhaltsdarstellung sowie einer 
daran anschließenden Beurteilung an. Der Prüfer kann auch zu einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
Hinweise auf Umstände aufnehmen, auf die er in besonderer Weise aufmerksam machen will, die aber sein posi-
tives Prüfungsurteil über den gemeindlichen Gesamtabschluss nicht einschränken.  
 
Dem Rechnungsprüfungsausschuss müssen auch nicht alle auftragsbezogenen Bestätigungsvermerke von Drit-
ten vorgelegt werden. Es ist vielmehr ausreichend, wenn die für die Prüfung des Gesamtabschlusses verantwort-
liche Stelle einen darauf bezogenen Bestätigungsvermerk verfasst und diesen dem Rechnungsprüfungsaus-
schuss vorgelegt, der die Gesamtverantwortung für die ordnungsgemäße Prüfung des Gesamtabschlusses der 
Gemeinde trägt. Bei der Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses kann sich der Rechnungsprüfungsaus-
schuss auf den ihm vorgelegten Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung stützen. Er kann diesen 
Bestätigungsvermerk durch eine entsprechende Ergänzung zu seinem eigenen Bestätigungsvermerk machen.  
 
Diese Vorgabe gilt entsprechend für die örtliche Rechnungsprüfung, wenn sie für ihre Prüfung des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses einen Dritten beauftragt hat (vgl. § 103 Absatz 5 GO NRW). Es liegt jedoch immer in der 
Verantwortung des jeweiligen Auftraggebers, ob er den ihm vom Abschlussprüfer vorgelegten Bestätigungsver-
merk in vollem Umfang übernimmt oder diesen ergänzt, ändert oder ihm auch eine eigene Form gibt. Ein unein-
geschränkter Bestätigungsvermerk kann dabei z.B. folgende Fassung haben (vgl. Abbildung). 
 

 
Ein Beispiel für einen Bestätigungsvermerk für den Gesamtabschluss 

 
 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 

Der Gesamtabschluss der Gemeinde … für das Haushaltsjahr ..., bestehend aus der Gesamtergebnis-
rechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang, wurde nach § 116 Absatz 6 i.V.m. § 103 Absatz 5 
und 6 GO NRW unter Einbeziehung des Gesamtlageberichts geprüft. In die Prüfung sind die haushalts-
rechtlichen Vorschriften sowie ergänzende Regelungen der örtlichen Satzungen und sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen, soweit sich diese auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft beziehen, einbezogen 
worden. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
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Ein Beispiel für einen Bestätigungsvermerk für den Gesamtabschluss 

 
Buchführung und durch den Gesamtlagebericht zu vermittelnden Bildes der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde … wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden konnten.  
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Geschäfts- und Verwaltungstä-
tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde einschließlich der gemeindlichen 
Betriebe sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden. Im Rahmen der Prüfung 
wurden die Nachweise für die Angaben im Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung hat die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den 
Gesamtabschluss einbezogenen gemeindlichen Betriebe, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, 
der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und Konsolidierungsmethoden sowie 
der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Gemeinde sowie eine Würdigung der Gesamt-
darstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts umfasst.  
 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Gesamtabschluss den haushalts-
rechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Regelungen der örtlichen Satzungen und den sonstigen 
ortsrechtlichen Bestimmungen, soweit diese sich auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft beziehen. Der 
Gesamtabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzge-
samtlage der Gemeinde … einschließlich der gemeindlichen Betriebe.  
 
Der Gesamtlagebericht steht in Einklang mit dem Gesamtabschluss und vermittelt insgesamt auch ein 
zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde ein-
schließlich der gemeindlichen Betriebe. In diesem Bericht werden die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen wirtschaftlichen Gesamtentwicklung der Gemeinde … zutreffend dargestellt. 
 

Abbildung 245 „Ein Beispiel für einen Bestätigungsvermerk für den Gesamtabschluss“ 
 
Dem Rat der Gemeinde kann daher auch ein Bestätigungsvermerk vorgelegt werden, der von mehreren Prüfern 
oder Prüfungsstellen nach den Regeln des § 101 Absatz 7 GO NRW unterzeichnet wurde. Sie sind aber in einem 
solchen Fall gleichwohl zu einer eigenen Prüfung verpflichtet, um zu entscheiden, ob ein vorgelegter Bestäti-
gungsvermerk in vollem Umfang inhaltlich übernommen, abgeändert oder ergänzt wird. Das Prüfungsergebnis 
muss dann auf dem betreffenden Bestätigungsvermerk durch eine entsprechende Ergänzung und eine Unter-
zeichnung nach § 101 Absatz 7 GO NRW nachvollziehbar und transparent gemacht werden. Die besondere Ver-
pflichtung der Prüfer und prüfenden Stellen, einen auf ihre Prüfung bezogenen Bestätigungsvermerk zu verfas-
sen, ist wegen ihrer Verantwortung als Abschlussprüfer des gemeindlichen Jahresabschlusses geboten.  
 
 
6.4.4 Die Erstellung eines Prüfungsberichtes 
 
Die Vorschrift über die Prüfungsaufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses enthält nicht ausdrücklich die 
Vorgabe, über Art und Umfang der Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses sowie über das Ergebnis der 
Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen wie sie in der Vorschrift des § 101 Absatz 1 S. 5 und 6 enthalten sind. 
Die Vorgaben in dieser Vorschrift, dass der Rechnungsprüfungsausschuss über Art und Umfang der Prüfung 
sowie über das Ergebnis der Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen hat und der Bestätigungsvermerk oder 
der Vermerk über seine Versagung ist in den Prüfungsbericht aufzunehmen ist, sollte daher bei der Gesamtab-
schlussprüfung über den Verweis auf den § 101 GO NRW entsprechend zur Anwendung kommen. Der Prüfungs-
bericht über die gemeindliche Gesamtabschlussprüfung sollte eine Vielzahl von Prüfungsaussagen zur wirtschaft-
lichen Gesamtlage der Gemeinde enthalten.  
 
Der Abschlussprüfer hat daher Art und Umfang der erforderlichen Prüfungshandlungen unter Berücksichtigung 
der Gegebenheiten bei der Gemeinde eigenverantwortlich in Kenntnis der Aufgabenerfüllung der Gemeinde und 
der Buchführung der Gemeinde nach pflichtgemäßem Ermessen sorgfältig zu bestimmen, sodass Prüfungsaus-
sagen mit hinreichender Sicherheit getroffen werden können und ein Prüfungsbericht erstellt werden kann. Für 
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die Darstellungen im Prüfungsbericht sowie für seine Gestaltung bestehen jedoch keine Vorgaben. Der Prüfungs-
bericht ist von der Gemeinde bzw. von den Verantwortlichen für die Gesamtabschlussprüfung nach örtlichen 
Bedürfnissen eigenverantwortlich auszugestalten und zu unterzeichnen. Er sollte durch seine besonderen Aussa-
gen und Darstellungen auch eine vorbeugende Wirkung, insbesondere hinsichtlich der aufgedeckten Unregelmä-
ßigkeiten entfalten und zur Verhinderung von Unregelmäßigkeiten beitragen. Gleichwohl kann er deren künftige 
Vermeidung aber nicht garantieren. 
 
 
6.4.5 Die Informationen über die Gesamtabschlussprüfung 
 
6.4.5.1 Keine pflichtige Bekanntgabe des Prüfungsberichtes 
 
Eine gesonderte Bekanntgabe des Prüfungsberichtes des Rechnungsprüfungsausschusses über den Gesamtab-
schluss der Gemeinde ist haushaltsrechtlich nicht festgelegt worden. Aus der Abschlussprüfung des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses erwartet der Rat der Gemeinde als Auftraggeber dieser Prüfung und damit als Adressat 
des Prüfungsberichtes regelmäßig konkrete Empfehlungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Ord-
nungsmäßigkeit und der Funktionsfähigkeit des Verwaltungshandelns der Gemeinde, damit für ihn entschei-
dungsrelevante Informationen zur Verfügung stehen. Dieser Anspruch wird vielfach aber von den Bürgerinnen 
und Bürger der Gemeinde erhoben. 
 
Aus dieser weiten Zielvorgabe für die Gesamtabschlussprüfung entsteht jedoch keine gesonderte Pflicht für die 
Gemeinde, den Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses allgemein zu veröffentlichen und dadurch 
auch den Bürgerinnen und Bürgern in vollem Umfang verfügbar zu machen. Der Prüfungsbericht des Rech-
nungsprüfungsausschusses sowie das Prüfungsergebnis der Abschlussprüfung werden im Rat in öffentlicher 
Sitzung beraten. Der Rat hat dann unter Einbeziehung des Prüfungsergebnisses den Gesamtabschluss zu bestä-
tigen. Für die Information über die durchgeführte Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses ist damit eine 
ausreichende Öffentlichkeit gewährleistet, sodass es keiner gesonderten Veröffentlichung des Berichts bedarf.  
 
 
6.4.4.5 Die Informationen über das Prüfungsergebnis 
 
Das Prüfungsergebnis dagegen sollte dem Adressatenkreis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft verfügbar 
gemacht werden, der im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung des Gesamtabschlusses informiert werden 
möchte oder sich informiert. Das in einem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Prüfungsergebnis kann auch 
der Aufsichtsbehörde der Gemeinde zur Kenntnis gegeben und daher den anzuzeigenden Unterlagen beigefügt 
werden (vgl. § 116 Absatz 1 i.V.m. § 96 Absatz 2 Satz 1 GO NRW). Es bietet sich aber auch an, den Bestäti-
gungsvermerk der Bekanntmachung des Gesamtabschlusses beizufügen (vgl. § 116 Absatz 1 i.V.m. 96 Absatz 2 
Satz 2 GO NRW). Dadurch wird den Informationsbedürfnissen in ausreichendem Umfang genüge getan.  
 
 
7. Zu Absatz 7 (Prüfung der Einzelabschlüsse): 
 
7.1 Der Verzicht auf nochmalige Prüfung der Einzelabschlüsse 
 
Die Vorschrift stellt entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften klar, dass im Rahmen der Prüfung des 
gemeindlichen Gesamtabschlusses die geprüften Jahresabschlüsse der gemeindlichen Betriebe nicht noch ein-
mal vollständig zu prüfen sind. Damit werden Doppelprüfungen durch die Abschlussprüfer vermieden. Dieses 
setzt jedoch voraus, dass die Jahresabschlussprüfung des Einzelabschlusses ordnungsgemäß erfolgt und kein 
einschränkender Bestätigungsvermerk erteilt worden ist. In diesen Fällen wird der Abschlussprüfer des Gesamt-
abschluss nicht grundsätzlich von einer Prüfungspflicht der Einzelabschlüsse der gemeindlichen Betriebe freige-
stellt, denn er trägt die Gesamtverantwortung für die Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses.  
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In geeigneter Weise ist deshalb eine Überprüfung der Einzelabschlüsse durch den Abschlussprüfer dahingehend 
erforderlich, ob die einzelnen Jahresabschlussprüfungen den Vorschriften entsprechen und ob die Vorschriften 
für eine Übernahme dieser Abschlüsse in den gemeindlichen Gesamtabschluss beachtet worden sind. Diese 
Aufgabe ist vom Abschlussprüfer in eigener Verantwortung und nach pflichtgemäßem Ermessen vorzunehmen. 
Insgesamt gesehen müssen die dem Abschlussprüfer des gemeindlichen Gesamtabschlusses vorgelegten Jah-
resabschlüsse für ihn nachvollziehbar und akzeptabel sein. 
 
Diese Sachlage gilt insbesondere für die Überleitung der HB I in die GB II. Daraus folgt, dass der Abschlussprüfer 
des Gesamtabschlusses die Arbeit der Abschlussprüfer der Jahresabschlüsse der gemeindlichen Betriebe zu 
überprüfen hat. Das Ergebnis dieser Arbeit ist von ihm zu dokumentieren. In den Fällen, in denen sich jedoch 
Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der betrieblichen Jahresabschlüsse ergeben, muss der Abschlussprüfer für 
den Gesamtabschluss ggf. zusätzliche Prüfungshandlungen und eventuell unter Berücksichtigung des Grundsat-
zes der Wesentlichkeit auch eine Korrektur vornehmen.  
 
In den Fällen, in den der Abschlussprüfer eines einzelnen Jahresabschlusses seinen Bestätigungsvermerk einge-
schränkt oder versagt hat, muss der Abschlussprüfer des Gesamtabschlusses eigene Prüfungsfeststellungen 
treffen, ob und ggf. wie weit dadurch die Ordnungsmäßigkeit des gemeindlichen Gesamtabschlusses berührt 
wird. Ein solcher Sachverhalt kann ggf. dazu führen, dass auch der Bestätigungsvermerk zum Gesamtabschluss 
einzuschränken ist. Für seine Urteilsbildung kann der Abschlussprüfer des Gesamtabschlusses ggf. Prüfungs-
feststellungen bei den gemeindlichen Betrieben treffen, die in den Gesamtabschluss einbezogen werden. Es war 
deshalb geboten, durch eine gesetzliche Regelung die Durchsetzung der Rechte der Prüfer, die für eine sorgfälti-
ge Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen zu erhalten, auch gegenüber den Abschlussprüfern der 
gemeindlichen Betriebe zu gewährleisten (vgl. § 103 Absatz 4 Satz 2 GO NRW).  
 
Diese Überprüfung ist Teil der Prüfungstätigkeit des Abschlussprüfers des Gesamtabschlusses, denn es müssen 
die möglichen Auswirkungen auf Prüfungsfeststellungen des Abschlussprüfers beurteilt werden. Auch dieser Teil 
der Abschlussprüfung ist zu dokumentieren. Der Abschlussprüfer hat in diesen Fällen die Möglichkeit, die Arbei-
ten eines anderen Prüfers eigenverantwortlich und aus seiner Sicht als Abschlussprüfer des Gesamtabschlusses 
zu verwerten. In welchem Ausmaß und mit welcher Gewichtung eine Verwertung vorgenommen wird, hängt u.a. 
auch davon, ob und wie die geprüfte gemeindliche Organisationseinheit in den Gesamtabschuss der Gemeinde 
einbezogen wird. Daher ist auch die Dokumentation der Überprüfung durch den Abschlussprüfer des Gesamtab-
schlusses von Bedeutung, zumal dieser Prüfer volle Verantwortung für den Bestätigungsvermerk für den Ge-
samtabschluss trägt. Dies gilt entsprechend auch für aufgestellte Zwischenabschlüsse.  
 
In diesem Zusammenhang steht auch die Verpflichtung des Abschlussprüfers festzustellen, ob gemeindliche 
Betriebe von der Prüfungsbefreiung des § 264 Absatz 3 HGB Gebrauch gemacht haben und entsprechende 
Angaben im Gesamtanhang enthalten sind. Er hat in diesen Fällen nicht die Pflicht zur Prüfung, ob die Voraus-
setzungen für die handelsrechtliche Erleichterung bei den jeweiligen betreffenden Betrieben der Gemeinde vorge-
legen haben. Eine solche Prüfungsaufgabe würde nicht mit dem Zweck der Anhangsangabe in Einklang stehen 
und nicht die Ordnungsmäßigkeit des gemeindlichen Gesamtabschlusses berühren. Andererseits besteht aber für 
den Abschlussprüfer eine Hinweispflicht, wenn er erkennt, dass die Voraussetzungen für eine solche Befreiung 
nicht vorlagen. 
 
 
7.2 Die Prüfung der Zwischenabschlüsse 
 
Im gemeindlichen Gesamtabschluss soll die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde zum Abschlussstichtag 
gezeigt und die Gemeinde mit ihren Betrieben so dargestellt werden, als ob sie eine Gesamtheit darstellt. Um 
dieses zu erreichen, sollen auch gemeindliche Betriebe, die ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr 
haben, in den gemeindlichen Gesamtabschluss einbezogen werden. Die für die Einbeziehung in den gemeindli-
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chen Gesamtabschluss notwendige Übereinstimmung wird dadurch geschaffen, dass der betreffende Betrieb 
verpflichtet wird, einen gesonderten Zwischenabschluss, bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtab-
schlusses der Gemeinde, aufzustellen. Der Zwischenabschluss schafft eine stichtagsbezogene Grundlage, die für 
die notwendigen Konsolidierungsschritte zwingend erforderlich ist.  
 
Die erhebliche Zeitdifferenz zwischen dem Abschlussstichtag des gemeindlichen Betriebes und dem Abschluss-
stichtag des Gesamtabschlusses wird dadurch überbrückt, dass der Jahresabschluss des Betriebes auf den Ab-
schlussstichtag des Gesamtabschlusses fortzuschreiben ist. Dadurch wird ein auf den Abschlussstichtag und den 
Zeitraum des Gesamtabschlusses (Geschäftsjahr der Gemeinde) gleicher „Abrechnungszeitraum“ für den ge-
meindlichen Betrieb geschaffen und gewährleistet. Für die Prüfung, ob ein gemeindlicher Betrieb einen Zwi-
schenabschluss aufzustellen hat, ist dessen Abschlussstichtag ausschlaggebend, denn es ist zu unterscheiden, 
ob der Abschlussstichtag zwischen dem 30. September und dem 31. Dezember oder vor dem 30. September 
liegt oder ob ggf. im Einzelfall auch ein anderer Abschlussstichtag besteht.  
 
Ein solcher Zwischenabschluss muss zwar orientiert an den Erfordernissen des Jahresabschlusses des betref-
fenden Betriebes aufgestellt werden, bei seiner Aufstellung durch den gemeindlichen Betrieb müssen jedoch 
bereits die für den gemeindlichen Gesamtabschluss geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur 
Anwendung kommen, auch wenn der Zwischenabschluss aus den Büchern des gemeindlichen Betriebes zu 
entwickeln ist. Der Zwischenabschluss stellt jedoch keinen unterjährigen Jahresabschluss des betreffenden Be-
triebes der Gemeinde dar, denn seine Ableitung bzw. Aufstellung dient ausschließlich der Erstellung des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses. Er unterliegt daher auch nicht der Pflicht zur Jahresabschlussprüfung beim 
betreffenden Betrieb nach den handelsrechtlichen Vorschriften.  
 
Die Prüfung des Zwischenabschlusses kann aber dem Jahresabschlussprüfer des betreffenden gemeindlichen 
Betriebes nach § 103 Absatz 5 GO NRW übertragen werden. Wegen seiner gesamtabschlussbezogenen Aufstel-
lung unterliegt ein solcher Zwischenabschluss vielmehr der Prüfungspflicht des Abschlussprüfers des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat daher die Prüfungsverantwortung nicht nur für 
den aufgestellten gemeindlichen Gesamtabschluss, sondern für alle die dem Gesamtabschluss zugrunde liegen-
den Abschlüsse, die nicht nach anderen Vorschriften geprüft worden sind. Dieses gilt auch dann, wenn ein Zwi-
schenabschluss vom Jahresabschlussprüfer des betreffenden gemeindlichen Betriebes geprüft worden ist.  

 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 117 
Beteiligungsbericht 

 
(1) 1Die Gemeinde hat einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche 
Betätigung, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamt-
abschlusses angehören, zu erläutern ist. 2Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Ge-
samtabschlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen. 3Der Beteiligungsbericht ist dem Jah-
resabschluss nach § 95 beizufügen, wenn kein Gesamtabschluss nach § 116 aufzustellen ist. 
 
(2) 1Der Beteiligungsbericht ist dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. 2Die Gemeinde hat zu 
diesem Zweck den Bericht zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. 3Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in 
geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen. 

 
 
Erläuterungen zu § 117: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Zwecke der Vorschrift 
 
Die Gemeinden weisen aufgrund zahlreicher Beteiligungen vielfach konzernähnliche Strukturen auf, um ihre 
gemeindlichen Aufgaben zu erfüllen. Der gesetzlich bestimmte Beteiligungsbericht soll daher den Blick der Ge-
meinde von ihrem Gesamtabschluss auf die einzelnen gemeindlichen Betriebe lenken (vgl. § 116 GO NRW). Der 
Bericht muss daher Angaben über alle gemeindlichen Betriebe aus der Gesamtsicht der Gemeinde enthalten, um 
die gewünschten Auskünfte geben zu können. Es muss aber von der Gemeinde gewährleistet werden, dass der 
gemeindliche Beteiligungsbericht auch die haushaltsrechtlich bestimmten Angaben zu jedem gemeindlichen 
Betrieb enthält (vgl. § 52 Absatz 1 GemHVO NRW). 
 
Diese Informationspflicht für den Beteiligungsbericht der Gemeinde besteht unabhängig davon, ob die gemeindli-
chen Betriebe in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Rechtsform geführt werden. Bei der Gestaltung der 
Inhalte des Beteiligungsberichts ist deshalb nicht allein auf die Vorschriften des 11. Teils der Gemeindeordnung 
über die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinde abzustellen (vgl. §§ 107 ff. GO NRW). 
Es kommt auch nicht darauf an, ob und welche gemeindlichen Betriebe in den Konsolidierungskreis für den Ge-
samtabschluss der Gemeinde einbezogen werden (vgl. § 50 GemHVO NRW).  
 
Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und unter Berücksichtigung der Erfordernisse des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses ist es erforderlich, im gemeindlichen Beteiligungsbericht eine Vielzahl von betrieblichen Ge-
gebenheiten aufzuzeigen. Dazu gehören die Ziele der gemeindlichen Betriebe, die Erfüllung des öffentlichen 
Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Entwicklung der betrieblichen Bilanzen und Gewinn- und Verlustrech-
nungen, die Leistungen der Beteiligungen, die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen. Sie sollen mög-
lichst in tabellarischer Form aufgezeigt sowie sachgerecht erläutert werden (vgl. § 52 GemHVO NRW). Der Ge-
meinde steht es dabei nicht zu, die offenzulegenden Informationen abhängig von der Größe eines gemeindlichen 
Betriebes und der von ihm zu erfüllenden Aufgabe auswählen zu können. 
 
 
2. Kein Verzicht auf den Beteiligungsbericht 
 
Auf die Erstellung eines gemeindlichen Beteiligungsberichts, der jährlich und stichtagsbezogen dem gemeindli-
chen Gesamtabschluss beizufügen ist, kann die Gemeinde nicht verzichten. In den Fällen, in denen von der Ge-
meinde zum Abschlussstichtag des Haushaltsjahres kein Gesamtabschluss aufzustellen ist, soll der Beteiligungs-
bericht dem jeweiligen Jahresabschluss der Gemeinde beigefügt werden (vgl. § 95 GO NRW). Diese Handha-
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bung ist sachgerecht, denn mit dem gemeindlichen Jahresabschluss wird eine Verbindung zum Beteiligungsbe-
richt der Gemeinde hergestellt. In der Bilanz der Gemeinde sind die gemeindlichen Betriebe angesetzt (vgl. § 41 
Absatz 3 Nummer 1.3 GemHVO NRW). Außerdem werden in der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung der 
Gemeinde die ggf. von ihr im Haushaltsjahr gewährten Finanzzuschüsse an die Betriebe sowie die von den Be-
trieben erbrachten Finanzleistungen offengelegt. 
  
 
3. Keine Prüfung des Beteiligungsberichtes 
 
Der Beteiligungsbericht der Gemeinde ist dem gemeindlichen Gesamtabschluss beizufügen. Dadurch soll der 
Bericht die Informationen, die durch den Gesamtabschluss der Gemeinde gegeben werden, vervollständigen. Die 
Beifügung führt dabei nicht dazu, dass der Bericht in die Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses einzu-
beziehen ist. Er wird aber auch nicht zu einem eigenständigen Prüfungsgegenstand der örtlichen Gesamtab-
schlussprüfung der Gemeinde, auch wenn Zusammenhänge zum gemeindlichen Gesamtabschluss bestehen. 
 
Gleichwohl kann es geboten sein, im Rahmen der Prüfung der Bestandteile und Anlagen des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses auch den gemeindlichen Beteiligungsbericht verfügbar zu haben. Im Rahmen der Prüfung 
des Gesamtabschlusses können dadurch die Beteiligungsstruktur der Gemeinde und die daraus vorgenommene 
Zuordnung der gemeindlichen Betriebe zum Konsolidierungskreis für die Vollkonsolidierung besser nachvollzogen 
werden. Bei ggf. erkannten Unstimmigkeiten zwischen dem gemeindlichen Beteiligungsbericht und dem Gesamt-
abschluss sollten die Prüfer eine entsprechende Berichtigung veranlassen.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Pflicht zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Bericht über wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung): 
 
1.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde hat bezogen auf den Abschlussstichtag des gemeindlichen Gesamtabschlusses jährlich einen 
Beteiligungsbericht zu erstellen bzw. fortzuschreiben. Sie hat darin ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche 
Betätigung zu erläutern. Im gemeindlichen Beteiligungsbericht sind daher alle gemeindlichen Betriebe als Unter-
nehmen und Einrichtungen im Sinne des § 107 Absatz 1 GO NRW in privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher 
Form gesondert anzugeben und zu erläutern. Eine Beschränkung auf die Zugehörigkeit zum Vollkonsolidierungs-
kreis des Gesamtabschlusses besteht dabei nicht.  
 
Durch den Beteiligungsbericht wird daher die Gesamtübersicht über sämtliche Betriebe der Gemeinde hergestellt 
und eine mögliche Informationslücke zum gemeindlichen Gesamtabschluss geschlossen. In den Gesamtab-
schluss der Gemeinde werden grundsätzlich alle gemeindlichen Betriebe einbezogen. Diese werden darin aber 
dann nur aus der Gesamtsicht der Gemeinde und nicht in ihrer jeweiligen Eigenständigkeit dargestellt. Im Beteili-
gungsbericht soll dagegen die Gemeinde ihre gesamte Beteiligungsstruktur in Form eigenständiger Betriebe 
aufzeigen, unabhängig davon, ob die Betriebe in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form bestehen. Die 
gesetzlich bestimmten wichtigen Informationen im gemeindlichen Beteiligungsbericht werden nachfolgend darge-
stellt (vgl. Abbildung). 
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Die Inhalte des gemeindlichen Beteiligungsberichts 

 
 
Der Beteiligungsbericht der Gemeinde soll Auskunft geben über: 
 

-   die Ziele der gemeindlichen Betätigung in Form von Betrieben. 
 
 

-   die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch jeden Betrieb. 
 
 

-   die Beteiligungsverhältnisse zu jedem Betrieb. 
 
 

-   die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen  
Betriebe. 

 
 

-   die Leistungen der einzelnen Betriebe. 
 
 

-   die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Betriebe untereinander  und mit 
der gemeindlichen Verwaltung. 

 
 

-   der Zusammensetzung der Organe der einzelnen Betriebe. 
 
 

-  den Personalbestand eines jeden Betriebes. 
 

Abbildung 246 „Die Inhalte des gemeindlichen Beteiligungsberichts“ 
 
Zur Erstellung des Beteiligungsberichtes muss die Verwaltung der Gemeinde rechtzeitig die notwendigen Infor-
mationen von ihren gemeindlichen Betrieben erhalten. Den Betrieben sind daher durch eine entsprechende Ge-
staltung der Satzungen, Gesellschaftsverträge usw. besondere Berichtspflichten aufzuerlegen. Diese Pflichten 
kann die Gemeinde von ihren Betrieben fordern, denn es dient auch der Aufstellung des gemeindlichen Gesamt-
abschlusses (vgl. §§ 113 und 118 GO NRW). Die Gemeinde muss auch bei den gemeindlichen Betrieben ihre 
Interessen in einem ausreichenden Maße verfolgen, um die notwendige Vernetzung zwischen mittelbarer und 
unmittelbarer gemeindlicher Verwaltung sicherzustellen. 
 
 
1.1.2 Die Ausrichtung des Beteiligungsberichtes 
 
In einem gemeindlichen Beteiligungsbericht ist die wirtschaftliche Lage jeden einzelnen gemeindlichen Betriebes 
in den Blickpunkt zu stellen und nicht die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde. Der Beteiligungsbericht 
muss daher die haushaltsrechtlich bestimmten Informationen über die gemeindlichen Betriebe enthalten, z. B. 
über Ziele und Leistungen, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks. Er darf außerdem nicht als ein Werk betrachtet 
werden, dass jedes Jahr als neue Aufgabe zu erledigen ist, auch wenn ein neuer Jahresabschluss von den Be-
trieben aufzustellen ist. Die Fortführung der gemeindlichen Aufgabenerledigung erfordert dabei, dass der Beteili-
gungsbericht durch den Aufbau einer Zeitreihe eine Vergleichbarkeit der jahresbezogenen betrieblichen Ergeb-
nisse sichert und die voraussichtliche Entwicklung der Betriebe transparent macht.  
 
Der Beteiligungsbericht der Gemeinde ist deshalb jährlich, bezogen auf den Abschlussstichtag des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses, fortzuschreiben. Es ist dabei ggf. gesondert auf Veränderungen der betrieblichen Struktur 
der Gemeinde einzugehen, z. B. wenn durch eine Veräußerung ein Betrieb von der Gemeinde aufgegeben wird, 
der dann ggf. auch aus dem Konsolidierungskreis ausscheidet. Die Errichtung oder der Erwerb neuer Betriebe ist 
ebenfalls, abhängig von der Beteiligungsstruktur und ggf. dem Konsolidierungskreis, berichtspflichtig. Die ge-
meindliche Beteiligungsstruktur ist daher in Bezug auf den Konsolidierungskreis zu jedem Abschlussstichtag von 
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der Gemeinde zu überprüfen und ggf. anzupassen. Die Änderungen wirken sich dabei auch auf die Berichterstat-
tung im Beteiligungsbericht aus. 
 
 
1.1.3 Der Beteiligungsbericht und die Gesamtsteuerung 
 
Der Beteiligungsbericht soll zur Gesamtsteuerung der Gemeinde beitragen und dafür vertiefte und notwendige 
Erkenntnisse über die Betriebe ermöglichen. Diese Aufgabe erfordert eine produktorientierte bzw. aufgabenbezo-
gene Darstellung und Gliederung im Beteiligungsbericht. Dazu ist eine Orientierung anhand der für die gemeindli-
che Verwaltung verbindlichen Produktbereiche möglich, in die die gemeindlichen Betriebe schwerpunktmäßig 
einzuordnen wären (vgl. § 4 GemHVO NRW). Eine solche Ausrichtung würde die Erfüllung der gemeindlichen 
Aufgaben durch die gemeindlichen Betriebe in eine Gesamtübersicht stellen, unabhängig davon, von welchen 
Betrieben die einzelnen Aufgaben erledigt werden.  
 
Entsprechend gegliederte Informationen im gemeindlichen Beteiligungsbericht dürften dann eine bessere Ein-
schätzung und eine differenzierte Beurteilung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde sowie ihrer 
Chancen und Risiken erlauben. Die Beurteilung der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde in 
den einzelnen gemeindlichen Aufgaben- (Produkt-) bereichen würde erleichtert. Den Gemeinden bleibt es dabei 
freigestellt, über die gesetzlichen inhaltlichen Anforderungen hinausgehende Informationen in den Beteiligungs-
bericht aufzunehmen, der zum Stichtag des Gesamtabschlusses nach § 116 GO NRW aufzustellen ist. Diese 
Ergänzungen sollten dann dazu beitragen, das Bild über die Aufgabenerledigung durch die gemeindlichen Betrie-
be zu verbessern und das Verständnis für die Geschäftsaktivitäten der Gemeinde außerhalb der gemeindlichen 
Verwaltung zu fördern. 
 
 
1.1.4 Die Abbildung der gemeindlichen Beteiligungsstruktur 
 
Die Gemeinde kann die gesetzliche Pflicht, ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erläutern, 
dadurch gut umsetzen, dass sie die textlichen Erläuterungen über ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche 
Betätigung durch eine bildhafte Darstellung ihres Betätigungsumfanges ergänzt. Eine solche Übersicht sollte 
dann eine Beteiligungsstruktur mit allen gemeindlichen Betrieben aufzeigen. Die vielfach verfügbare Übersicht 
über die Beteiligungen in privatrechtlicher Form wäre dazu noch um die gemeindlichen Betriebe in öffentlich-
rechtlicher Form zu ergänzen. Es kann dabei sachlich sinnvoll sein, die örtliche Übersicht über die Beteiligungs-
struktur der Gemeinde einerseits in Beteiligungen an gemeindlichen Betrieben in öffentlich-rechtlicher Form und 
andererseits in Beteiligungen an gemeindlichen Betrieben in privatrechtlicher Form zu trennen, sofern keine Ver-
flechtungen in der gemeindlichen Beteiligungsstruktur bestehen. Außerdem dürfte es sich nicht bei jeder Beteili-
gung in öffentlich-rechtlicher Form anbieten, diese mit „Anteile jeder Gemeinde in Prozent" - wie bei einer privat-
rechtlichen Beteiligung - anzugeben.  
 
Insbesondere bei einer Beteiligung von mehreren Gemeinden an einem Betrieb in öffentlich-rechtlicher Form 
kann es erforderlich werden, zusätzliche Erläuterungen zu geben. Der Anlass oder die Grundlage einer solchen 
Beteiligung besteht regelmäßig in der Übertragung gemeindlicher Aufgaben und nicht zwingend nur in der Hinga-
be von Kapital. Diese Sachlage sollte daher bei der Darstellung derartiger Beteiligungen eine entsprechende 
Berücksichtigung finden. Der jeweilige Beteiligungsumfang der Gemeinde kann dabei dadurch ggf. klargestellt 
werden, dass zum betreffenden Betrieb mindestens die Anzahl der beteiligten Gemeinden angegeben wird.  
Aus einer Übersicht über die gesamte gemeindliche Beteiligungsstruktur lässt sich dann ein Auszug für den Ge-
samtabschluss erstellen, um einen Überblick über die in die Konsolidierung einzubeziehenden Betriebe zu erhal-
ten. Daraus kann dann weiterentwickelt werden, welche gemeindlichen Betriebe dem „Vollkonsolidierungskreis“ 
angehören und welche Betriebe „At-Equity“ zu konsolidieren sind. Auch die Betriebe, die nicht in den Gesamtab-
schluss einbezogen werden, können gesondert dargestellt werden. Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft 
die privatrechtliche Beteiligungsstruktur einer Stadt auf (Quelle: Organigramm der Stadt Münster).  
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Stadt .........

Wohn + Stadtbau, 
Wohnungsunternehmen der Stadt

Zoologischer Garten GmbH

Stadthalle GmbH

Regionalverkehr GmbH

Airportparken GmbH

Museum Heimathaus GmbH

Institut für Biosensorik GmbH

Stadtsparkasse 

Einkaufszentrale GmbH

Gewerbepark Lohenheide GmbH

Gewerbepark GmbH

WRW GmbH (1)

LEG GmbH  (2)

Verkehrsdienst 
GmbH

Stadtwerke GmbH

Technologiepark GmbH

100 %

10 %

92,09 %

100 %

45,41%

4,02 %

1 %

33,33 %

10 %

33,33%

37,16%

0,45 %

100%

5,89 %

Energiehandelsgesell-
schaft mbH

Windkraft GmbH

Bauindustrie GmbH

Fernwärmeversorgung 
GmbH

32,29 %

50 %

50 %

99 %

Lokalradio 
GmbH & Co.KG

Landeseisenbahn GmbH

Vereinigung ehemaliger 
kommunaler Aktionäre 

GmbH

Intermobil GmbH

Flughafen GmbH
35,22 %

1,64 %

3,02 %

25 %

53,33 %

Lokalradio 
Betriebsgesell-

schaft mbH

WL Spedition 
GmbH

Parking Services 
GmbH

Luftfahrt GmbH

Cargo Services 
GmbH

100 %

33,33%

100 %

5,89 %

1,27 %

0,001 %

Theater Grafenhaus GmbH100 %

Passenger 
GmbH

AS Services 
GmbH

100 %

100 %

33,33%

100 %

NDIX GmbH50 %

AWS Abfallwirtschaft 
(Eigenbetrieb)

100 %

1 % Pferdemuseum GmbH

Stadtmarketing (Eigenbetrieb)
100 %

88,22 %

CET GmbH

79 %

20 %

16,67%

Verkehrs GmbH
100 %

Entwicklungsgesellschaft Stadtmitte 
GmbH

Security Services
GmbH

100 %

ITVB (Eigenbetrieb)
100%

AHS GmbH10 %

Wirtschaftsförderung 
GmbH15 %

70 %

 
Abbildung 247 „Ein Beispiel einer städtischen Beteiligungsstruktur“ 
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1.2 Zu Satz 2 (Fortschreibung des Beteiligungsberichtes): 
 
1.2.1 Die Fortschreibung des Beteiligungsberichtes 
 
Der gemeindliche Beteiligungsbericht ist jährlich, bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses 
(31. Dezember), fortzuschreiben. Die gemeindliche Pflicht ist sachgerecht, denn durch die jährlichen Abschlüsse 
der Gemeinde und ihrer gemeindlichen Betriebe und deren Zusammenführung zu einem Gesamtabschluss wird 
zu jedem Abschlussstichtag ein aktuelles Bild der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde ermöglicht. Mit 
dem Beteiligungsbericht soll dabei eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch die 
Abbildung der Daten der einzelnen gemeindlichen Betriebe erreicht werden.  
 
Der Beteiligungsbericht der Gemeinde hat daher, aufbauend auf den Jahresabschlüssen der einzelnen gemeind-
lichen Betriebe, immer zeitnahe Angaben zu den einzelnen gemeindlichen Betrieben zu enthalten. Die Vorschrift 
enthält deshalb eine gesetzliche Pflicht für die Gemeinde, ihren Beteiligungsbericht jährlich fortzuschreiben. 
Dadurch wird eine aktuelle Beziehung zwischen den im Bericht gebotenen Informationen und den dahinterste-
henden Aufgaben und Jahresergebnissen der gemeindlichen Betriebe immer wieder neu geschaffen. Die jährli-
che Fortschreibung des Beteiligungsberichtes sichert somit die notwendige Aktualität für die Adressaten der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft.  
 
 
1.2.2 Beteiligungsbericht und Gesamtabschluss 
 
Die Vorschrift legt ausdrücklich fest, dass der Beteiligungsbericht der Gemeinde dem gemeindlichen Gesamtab-
schluss beizufügen ist. Diese besondere Regelung ist Ausdruck dessen, dass eine alleinige Betrachtung der 
wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde nicht immer ausreichend ist. Abhängig von den örtlichen Verhältnis-
sen kann sich eine Informationslücke zwischen den Ergebnissen des gemeindlichen Gesamtabschlusses und der 
gesamten wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde ergeben. Eine solche Lücke gilt es 
gegenüber den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu vermeiden bzw. zu schließen, denn im 
Beteiligungsbericht steht die wirtschaftliche Lage eines jeden einzelnen gemeindlichen Betriebes im Blickpunkt.  
 
Der Bericht vervollständigt daher nicht nur den Gesamtabschluss der Gemeinde, sondern er ermöglicht auch 
vertiefte und notwendige Erkenntnisse über die gemeindlichen Betriebe, die für die gemeindliche Gesamtsteue-
rung von Bedeutung sein können. Die Beifügung des Beteiligungsberichts zum gemeindlichen Gesamtabschluss 
verpflichtet aber nicht die Gemeinde, diese beiden Werke auch buchtechnisch miteinander zu verbinden. Ein 
solcher Zusammenschluss lässt sich weder aus der Regelung über die Beifügung des Beteiligungsberichtes zum 
Gesamtabschluss noch durch die Prüfungsrelevanz des gemeindlichen Gesamtabschlusses begründen. Die 
Pflicht der Gemeinde, den Beteiligungsbericht ihrem Gesamtabschluss beizufügen, lässt die Eigenständigkeit des 
Beteiligungsberichts unberührt. 
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Beteiligungsbericht beim Jahresabschluss) 
 
Bei einer Gemeinde kann ein Verzicht auf einen gemeindlichen Gesamtabschluss dadurch möglich sein, dass die 
Gemeinde über keinen voll zu konsolidieren Betrieb als Tochtereinheit verfügt. In solchen Fällen liegt daher örtlich 
kein Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der Verwaltung der Gemeinde und einem ihrer Betriebe vor. Ein beste-
hendes Mutter-Tochter-Verhältnis ist jedoch die wichtigste Voraussetzung für die Aufstellung eines gemeindlichen 
Gesamtabschlusses. Das Fehlen dieser Voraussetzung kann zudem nicht dadurch geheilt werden, dass die Ge-
meinde über Betriebe verfügt, die nach der Equity-Methode zu konsolidieren wären. Ein Verzicht auf einen ge-
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meindlichen Gesamtabschluss ist aber auch bei einem bestehenden Mutter-Tochter-Verhältnis möglich, wenn die 
gemeindlichen Betriebe lediglich von untergeordneter Bedeutung sind (vgl. § 116 Absatz 3 GO NRW). 
 
In den Fällen, in denen bei der Gemeinde keine Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses besteht, entfällt 
gleichwohl nicht die Pflicht der Gemeinde, einen Beteiligungsbericht aufzustellen. Die Gemeinde muss auch in 
solchen Fällen eine Einsichtnahme in den gemeindlichen Beteiligungsbericht dem Rat der Gemeinde und den 
Bürgerinnen und Bürger ermöglichen. In den Fällen des Verzichts auf einen gemeindlichen Gesamtabschluss ist 
es daher nach der Vorschrift sachgerecht vorgesehen, den Beteiligungsbericht dem gemeindlichen Jahresab-
schluss beizufügen, um auf diesem Wege die Einsichtnahme zu ermöglichen.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Informationspflichten der Gemeinde): 
 
Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinde, dem Rat und den Einwohnern der Gemeinde den aufgestellten Beteili-
gungsbericht zur Kenntnis zu bringen. Diese Informationspflicht soll gewährleisten, dass die Gemeinde den Ad-
ressatenkreis ihrer Haushaltswirtschaft nicht nur über das haushaltswirtschaftliche Geschehen bei der gemeindli-
chen Verwaltung unterrichtet, sondern auch über den Umfang ihrer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen 
Betätigung. Der Beteiligungsbericht ist deshalb hinsichtlich seiner öffentlichen Kenntnisnahme in einem Gesamt-
zusammenhang mit dem gemeindlichen Gesamtabschluss gestellt worden. 
 
Die gesetzliche Vorgabe schränkt jedoch den Gestaltungsfreiraum der Gemeinde bei ihrem Beteiligungsbericht 
nicht ein. Der Bericht muss so gestaltet sein, dass dieser für eine Unterrichtung der Adressaten der gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft geeignet ist. Mit dem Beteiligungsbericht sollen den Adressaten verlässliche und geeig-
nete Informationen zur Verfügung gestellt werden. Es sollen die Chancen und Risiken der Gemeinde transparent 
gemacht und ein Einblick in die jeweilige betriebliche Vermögens-, Schulden- und Ertragslage ermöglicht werden. 
 
Es gilt daher für die Gemeinde, einen lesbaren und verständlichen Beteiligungsbericht zu erstellen, sodass die 
Adressaten bürgerfreundlich und bürgernah über die vielfältigen Formen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung im 
abgelaufenen Haushaltsjahr informiert werden. Aus diesem Grund soll der Beteiligungsbericht möglichst zusam-
men mit dem Gesamtabschluss, auch in zeitlicher Hinsicht, bekannt gemacht und zur Einsichtnahme verfügbar 
gehalten werden. Dadurch wird dem Grundsatz der Öffentlichkeit Rechnung getragen, der sich durch die gesamte 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde zieht.  
 
Die Bekanntmachung des Gesamtabschlusses erfüllt als Information an die Bürgerinnen und Bürger aber nur 
ihren Zweck, wenn den Interessenten anschließend auch ausreichende Informationsmöglichkeiten über das örtli-
che Geschehen geboten werden. Es bleibt dabei der Gemeinde überlassen, ob sie in herkömmlicher Weise ein 
Druckwerk des Beteiligungsberichtes auslegt, den Beteiligungsbericht im Internet verfügbar macht oder in sonsti-
ger Weise darüber informiert. Diese besondere Vorschrift über den Zugang zu amtlichen Unterlagen der Gemein-
de lässt dabei die Vorschriften des Informationsfreiheitsgesetzes unberührt.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Öffentliche Einsichtnahme in den Bericht): 
 
Die Gemeinde muss es den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ermöglichen, Einsicht in den 
Beteiligungsbericht nehmen zu können. Die Gemeinde hat deshalb ihren Beteiligungsbericht zur Einsichtnahme 
verfügbar zu halten. Die Bürgerinnen und Bürger können sich dann entsprechend ihrem Bedarf weitere Kenntnis-
se über die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinde verschaffen. Es bleibt aber der Ge-
meinde überlassen, ob sie den Beteiligungsbericht in herkömmlicher Weise als Druckwerk oder im Internet ver-
fügbar macht oder in sonstiger Weise ihre Bürgerinnen und Bürger informiert. Diese besondere Vorschrift über 
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den Zugang zu amtlichen Unterlagen der Gemeinde lässt die Vorschriften des Informationsfreiheitsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen (IFG NRW) unberührt.  
 
Die gesetzliche Vorgabe über die Einsichtnahme in den Beteiligungsbericht muss in einen Zusammenhang mit 
dem gemeindlichen Gesamtabschluss gestellt werden, denn der Beteiligungsbericht der Gemeinde ist nach der 
Regelung dem Gesamtabschluss der Gemeinde beizufügen. Von daher bedarf es keiner weiteren gesonderten 
Regelung über die Einsichtnahme in den gemeindlichen Beteiligungsbericht. Die einschlägigen Regelungen in § 
116 Absatz 1 GO NRW, die auf die Vorschrift des § 96 GO NRW verweisen, kommen bereits unmittelbar zur 
Anwendung.  
 
Der Gesamtabschluss der Gemeinde ist daher bis zur Bestätigung des folgenden Gesamtabschlusses zur Ein-
sichtnahme verfügbar gehalten werden. In dieser Zeit soll auch die Einsichtnahme in den Beteiligungsbericht der 
Gemeinde möglich sein. Damit wird dem Grundsatz der Öffentlichkeit ausreichend Rechnung getragen, der sich 
durch die gesamte Haushaltswirtschaft der Gemeinde zieht. Die Bürgerinnen und Bürger sind einerseits Adressa-
ten des gemeindlichen Handelns und sollen andererseits die Arbeit von Rat und Verwaltung der Gemeinde unter-
stützen. Es besteht daher ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an Informationen über die gesamte wirt-
schaftliche Lage der Gemeinde, also auch zu den einzelnen gemeindlichen Betrieben. 
 
 
2.3 Zu Satz 3 (Bekanntgabe der Einsichtnahme): 
 
Die Gemeinde ist durch die Vorschrift verpflichtet, auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme in den gemeindlichen 
Beteiligungsbericht ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen. Die Informationen über die wirtschaftliche und 
nichtwirtschaftliche Betätigung sind regelmäßig nur dann den Bürgerinnen und Bürgern zugänglich, wenn diese 
auch über die Möglichkeit der Einsichtnahme in gemeindliche Unterlagen bzw. den Beteiligungsbericht unterrich-
tet werden. Erst dann können sich diese entsprechend ihrem Bedarf auch Kenntnisse über die wirtschaftliche und 
nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinde in Form ihrer Betriebe verschaffen.  
 
Das langfristige Verfügbarhalten des Gesamtabschlusses dient dabei dem Informationsinteresse der Bürgerinnen 
und Bürger, denn ihr Interesse an haushaltswirtschaftlichen Ergebnissen der Gemeinde besteht nicht nur im zeit-
lichen Umfeld der Bekanntgabe des Gesamtabschlusses durch die Gemeinde. Der Beteiligungsbericht kann da-
bei in die Bekanntmachung des gemeindlichen Gesamtabschlusses eingebunden werden, denn der Gesamtab-
schluss ist bis zur Bestätigung des folgenden Gesamtabschlusses der Gemeinde verfügbar zu halten (vgl. § 116 
Absatz 1 i.V.m. § 96 GO NRW). Wegen der fachlichen Zusammenhänge zwischen den gemeindlichen Betrieben 
im Gesamtabschluss und der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde in Form dieser Betriebe dürfte regelmä-
ßig für den Gesamtabschluss wie für den Beteiligungsbericht ein gleicher Interessentenkreis bestehen.  
 
In den Fällen, in denen bei der Gemeinde keine Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses besteht, entfällt 
gleichwohl nicht die Pflicht der Gemeinde, einen Beteiligungsbericht aufzustellen. Die Gemeinde muss auch in 
solchen Fällen eine Einsichtnahme in den gemeindlichen Beteiligungsbericht dem Rat der Gemeinde und den 
Bürgerinnen und Bürger ermöglichen. In den Fällen des Verzichts auf einen gemeindlichen Gesamtabschluss ist 
es daher als vertretbar und sachgerecht anzusehen, wenn die Bekanntgabe der Einsichtnahme in den Beteili-
gungsbericht in die Bekanntmachung des gemeindlichen Jahresabschlusses eingebunden wird.  
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§ 118 
Vorlage- und Auskunftspflichten 

 
Die Gemeinde ist verpflichtet, bei der Ausgestaltung von Gründungsverträgen oder Satzungen für die in § 116 
bezeichneten Organisationseinheiten darauf hinzuwirken, dass ihr das Recht eingeräumt wird, von diesen Aufklä-
rung und Nachweise zu verlangen, die die Aufstellung des Gesamtabschlusses erfordert.  

 
 
Erläuterungen zu § 118: 
 
1. Die Inhalte der Vorschrift 
 
Nach der Vorschrift muss die Gemeinde bei der Ausgestaltung von Gründungsverträgen oder Satzungen für ihre 
gemeindlichen Betriebe ihre Interessen in ausreichendem Maße verfolgen und rechtlich absichern. Insbesondere 
aufgrund des gemeindlichen Gesamtabschlusses, der die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtla-
ge der Gemeinde so darzustellen hat, als ob die Gemeinde mit ihren Betrieben eine einzige wirtschaftliche Einheit 
wäre, ist eine solche Vorgabe zwingend erforderlich. Der Gemeinde muss es möglich sein, für die Aufstellung 
ihres Gesamtabschlusses die notwendigen Informationen und Unterlagen von den gemeindlichen Betrieben voll-
ständig und zeitgerecht zu erhalten.  
 
Die Vorschrift baut zudem auf der Vorschrift des § 113 GO NRW auf, die zur Vertretung der Gemeinde in Unter-
nehmen und Einrichtungen die erforderlichen Vorgaben im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung enthält. 
Es soll dadurch die notwendige Vernetzung zwischen mittelbarer und unmittelbarer gemeindlicher Verwaltung 
sichergestellt werden. Außerdem besteht auch ein Zusammenhang mit der Vorschrift des § 108 Absatz 1 GO 
NRW, die Vorgaben darüber enthält, die von der Gemeinde bei der Gründung oder Beteiligung an einem Unter-
nehmen in Privatrechtsform zu beachten sind. Die Vertreter der Gemeinde in den gemeindlichen Betrieben haben 
dem Rat der Gemeinde zudem über alle Angelegenheiten von besonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten.  
 
Die gesetzlichen Vorgaben für die Gemeinde dienen auch dem Erhalt der gemeindlichen (öffentlichen) Kontrolle 
über die Betriebe der Gemeinde. Sie können außerdem zur Gewährleistung einer Transparenz über das Handeln 
der gemeindlichen Betriebe beitragen, die wegen der Gesamtsteuerung der Gemeinde geboten ist. Die rechtli-
chen Vorgaben der Vorschrift tragen dann insgesamt zu einer sachgerechten Anbindung der gemeindlichen Be-
triebe an die Verwaltung der Gemeinde bei. Sie sollen gleichzeitig unter Beachtung bundesrechtlicher Vorschrif-
ten gewährleisten, dass die gemeindlichen Betriebe unternehmensrechtlich nicht eingeschränkt werden. Die 
Gemeinde muss sich in eigener Verantwortung eine ausreichende Grundlage für die Umsetzung schaffen. 
 
 
2. Die Verpflichtungen der Gemeinde 
 
Mit der Vorschrift wird die Gemeinde verpflichtet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten darauf hinzuwirken, dass ihr von 
den gemeindlichen Betrieben alle notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, die 
für die Aufstellung des Gesamtabschlusses erforderlich sind. Sie soll die notwendigen Kenntnisse erlangen kön-
nen, um die Aufstellung des Gesamtabschlusses ordnungsgemäß durchführen zu können und die Richtigkeit der 
darin enthaltenen Angaben gewährleisten. Die landesrechtliche Regelung lässt dabei die geltenden handelsrecht-
lichen und gesellschaftsrechtlichen Vorschriften unberührt.  
 
Diese Sachlage bedingt auch bei dieser Vorschrift, dass die Gemeinde durch die Landesregelung kein unmittel-
bares Eingriffsrecht auf ihre Betriebe hat, soweit die bundesrechtlichen Vorschriften etwas anderes beinhalten. 
Sie muss sich aber bei der Ausgestaltung von Gründungsverträgen oder Satzungen für ihre gemeindlichen Be-
triebe auch ihre Informationsrechte angemessen sichern. Die Umsetzung bzw. Erfüllung der gesetzlichen Pflicht 
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durch die Gemeinde dürfte grundsätzlich leichter durchsetzbar sein, je größer die tatsächliche Beteiligung der 
Gemeinde an einem ihrer Betriebe ist. 
 
Die Verpflichtung der Gemeinde soll insgesamt gewährleisten, dass die gemeindlichen Betriebe die von der Ver-
waltung der Gemeinde für die Aufstellung des Gesamtabschlusses benötigten Informationen tatsächlich zur Ver-
fügung stellen. Ausgehend davon, dass die gemeindliche Verwaltung als Muttereinheit über den gemeindlichen 
Betrieben als Tochtereinheiten steht, hat sie aufgrund eines Beherrschungsverhältnisses die Möglichkeit, in die-
sem Rahmen die benötigten Informationen und Nachweise von ihren Betrieben zu verlangen. In der gemeindli-
chen Praxis stellt diese gesetzliche Vorgabe oftmals einen „Neuanfang“ in der Beziehung zwischen der gemeind-
lichen Verwaltung und den Betrieben dar. 
 
 
3. Die Auswirkungen auf Abschlussprüfungen 
 
Das Recht der Gemeinde, die notwendige Aufklärung und sachgerechte Nachweise für die Aufstellung des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses von ihren Betrieben zu verlangen, muss auch den Informationsbedarf des Ab-
schlussprüfers des gemeindlichen Gesamtabschlusses einschließen. Der Abschlussprüfer hat u.a. die Aufgabe, 
Art und Umfang der erforderlichen Prüfungshandlungen sowie die Intensität und die Methoden der Abschlussprü-
fung unter Berücksichtigung des Prüfungsgegenstandes und des Zieles der Abschlussprüfung eigenverantwort-
lich zu bestimmen. Er muss die Gegebenheiten bei der Gemeinde berücksichtigen und in Kenntnis der Aufga-
benerfüllung der Gemeinde der Gemeinde sowie nach pflichtgemäßem Ermessen seine Prüfungsaussagen zum 
Gesamtabschluss mit hinreichender Sicherheit festlegen.  
 
Die Verantwortung des Abschlussprüfers bei der Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses bedingt dabei, 
dass er auch die Jahresabschlüsse der in den Gesamtabschluss einbezogenen Betriebe und die dazugehörigen 
Prüfungsergebnisse beurteilen muss, wenn er die Ergebnisse für seine Prüfungstätigkeit übernehmen und ver-
werten will. Diese Rechte erfordern deshalb auch, dass die Gemeinde entsprechende Vorgaben gegenüber ihren 
Betrieben macht. Eine unterlassene Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben kann im Rahmen der gemeindlichen 
Abschlussprüfung dazu führen, dass für den Abschlussprüfer ein Prüfungshemmnis vorliegen könnte, das sich 
ggf. auch auf den von ihm gegenüber der Gemeinde abzugebenden Bestätigungsvermerk auswirken kann. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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Die Gemeindehaushaltsverordnung 

1. Die Anwendung des NKF  
 
1.1 Wichtige Rahmenbedingungen 
 
1.1.1 Die Grundlagen für das Haushaltsrecht 
 
Die haushaltsrechtlichen Regelungen in der Gemeindeordnung bauen auf dem Gesetz über ein Neues Kommu-
nales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz 
NRW – NKFG NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. 2004 S. 644; SGV 2023) auf. Dieses Gesetz ist als 
Artikelgesetz ausgestaltet worden und hat zu Änderungen der Gemeindeordnung sowie zu einer Neufassung der 
Gemeindehaushaltsverordnung geführt. Das NKFG NRW ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Die Grundlagen für 
das Neue Kommunale Finanzmanagement wurden durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18. Sep-
tember 2012 (GV. NRW. 2012 S. 432) unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus der praktischen Anwendung 
des NKF angepasst. Ab dem Haushaltsjahr 2009 führen alle Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft nach dem NKF 
und erfassen ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der Basis der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuch-
haltung. Zum Stichtag 31. Dezember 2010 war der erste Gesamtabschluss aufstellen.  
 
Der tatsächliche Zweck des NKF geht aber weit über die Reform der haushaltsrechtlichen Vorschriften bzw. die 
Einführung eines neuen Buchungsstils hinaus. Auch die Schaffung einer neuen Transparenz durch die Offenle-
gung von Risiken und Chancen für die Gemeinde und deren Einfluss auf deren wirtschaftliche Lage ist ein wichti-
ges Ziel. Unter dem Begriff“ Transparenz“ wird dabei vielfach die Möglichkeit der Adressaten des gemeindlichen 
Handelns verstanden, zuverlässig und zeitnah nachvollziehbare Informationen über die Ergebnisse und Ent-
scheidungsprozesse des gemeindlichen Verwaltungshandelns erhalten zu können. Neben den normativen Gege-
benheiten bedarf es in jeder Gemeinde einer strategischen und operativen Neuausrichtung der örtlichen Steue-
rung unter Einbeziehung der Ressourcenbewertung. 
 
Die haushaltsrechtlichen Vorschriften beinhalten die notwendigen allgemeinen Vorgaben für die gemeindliche 
mehrjährige Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug im Haushaltsjahr sowie die Haushaltsabrechnung als 
stichtagsbezogener Jahresabschluss nach Ablauf des Haushaltsjahres. Den gemeindlichen Vorschriften wurden 
betriebswirtschaftliche und kaufmännische Standards zugrunde gelegt, soweit nicht gemeindliche oder sonstige 
öffentlich-rechtliche Besonderheiten ggf. Abweichungen davon erforderlich machten. Die haushaltsrechtlichen 
Vorschriften sind insgesamt darauf ausgerichtet, die gemeindliche Eigenverantwortung zu stärken und die örtliche 
Steuerung zu verbessern.  
 
Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz als erster Schritt der weiteren Entwicklung des gemeindlichen Haushalts-
rechts folgt dieser Strategie. Die dabei oftmals geäußerten Wünsche nach kleinteiligen verbindlichen Vorgaben 
stehen dieser Ausrichtung grundlegend entgegen. Der Gesetzgeber sieht den Zweck des gemeindlichen Haus-
haltsrechts nicht darin, die Gemeinde aus ihrer Verantwortung für ihr haushaltswirtschaftliches Handeln zu ent-
lassen. Die Gemeinde hat daher die mit ihrer Haushaltswirtschaft einhergehenden Risiken zu tragen, soll aber 
auch selbst den Vorteil nutzen dürfen, der aus den Chancen der wirtschaftlichen Weiterentwicklung entsteht.  
 
 
1.1.2 Das Referenzmodell HGB 
 
Mit der Entscheidung für das NKF ist eine Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen als 
„Referenzmodell“ für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden getroffen worden. Es erfolgt eine Orientierung am 
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Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), soweit die spezifi-
schen Ziele und Aufgaben der Haushaltswirtschaft der Gemeinden dem nicht entgegenstehen. Das Gemeinde-
haushaltsrecht behält aber seine rechtliche Eigenständigkeit für den gesamten Bereich der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft. Durch diese Eigenständigkeit wird eine notwendige Abgrenzung gegenüber dem Handelsrecht 
aus der öffentlich-rechtlichen Aufgabenstellung der Gemeinde heraus sichergestellt. 
 
Das Handelsrecht stellt deshalb z. B. keine unmittelbar geltende Grundlage für die gemeindliche Bilanzierung dar. 
Im Rahmen des Gesamtabschlusses kommen gleichwohl einzelne HGB-Vorschriften mit dem Stand 2009 unmit-
telbar zur Anwendung (vgl. Verweise in § 49 Absatz 4 und § 50 Absatz 1 GemHVO NRW). Diese sachlichen 
Gegebenheiten sind von der Gemeinde, bezogen auf ihre örtlichen Sachverhalte, zu beachten. Bei einer haus-
haltswirtschaftlichen Beurteilung durch die Gemeinde können jedoch auch Auslegungen des Handelsrechts für 
örtlich zu treffende Entscheidungen herangezogen werden.  
 
Die Vorschriften des Handelsgesetzesbuches stellen dabei aber keine richtungsweisenden Vorgaben für die 
Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften durch die Gemeinde dar. Die im örtlichen Einzelfall getroffenen 
Festlegungen müssen deshalb immer im Einklang mit den betreffenden haushaltsrechtlichen Vorschriften stehen. 
Die Heranziehung anderer Vorschriften soll dabei der Nachvollziehbarkeit des haushaltswirtschaftlichen Handelns 
der Gemeinde und der sachlich geprägten Nachweisführung sowie der zutreffenden Darstellung der wirtschaftli-
chen Lage der Gemeinde in ihrem Jahresabschluss dienen.  
 
Die aus den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung verwendeten Begriffe haben daher bei ihrer Anwen-
dung i.d.R. die gleiche inhaltliche Bedeutung wie im privatrechtlichen Bereich, soweit nicht durch besondere Fest-
legungen eine abweichende Bedeutung entsteht oder sich durch eine gemeindebezogene Auslegung ergibt. Die 
Begriffe sollen dabei den gemeindlichen Besonderheiten gerecht werden und deren Inhalte und Zielbestimmun-
gen so genau wie möglich aufzeigen und benennen. Außerdem sind wichtige Grundsätze durch das Bilanz-
rechtsmodernierungsgesetz nicht grundsätzlich verändert worden, z. B. das Anschaffungskostenprinzip oder das 
Realisationsprinzip. Die Grundsätze sind daher von der Gemeinde weiterhin unverändert anzuwenden. 
 
Für das NKF wurde zudem keine zwingende Notwendigkeit gesehen, die Wahlrechte des Handelsgesetzbuches 
für die Gemeinden uneingeschränkt zuzulassen und oder bezogen auf die gemeindlichen Sachverhalte nur um-
zuschreiben. Den Gemeinden wurden vielmehr bedarfsorientiert und unter Berücksichtigung der Ziele und Zwe-
cke des NKF sowie des öffentlich-rechtlichen Status der Gemeinden für einzelne bestimmte Sachverhalte die 
notwendigen Wahlrechte eingeräumt. Außerdem wurde bei der Ausgestaltung des Drei-Komponentensystems 
des NKF auch die Entwicklung und Zielsetzung der internationalen Rechnungslegung berücksichtigt.  
 
 
1.2 Die Rechengrößen 
 
1.2.1 Die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ 
 
1.2.1.1 Die Erfassung der Ressourcen 
 
Mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) wird über die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ das 
Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch der Gemeinde erfasst und der tatsächliche Werteverzehr, 
u.a. über Abschreibungen, vollständig abgebildet. Unter Einbeziehung der Produktorientierung wird der Gemein-
de damit die haushaltsmäßige Erfassung und Darstellung des Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenauf-
kommens bezogen auf ihre Aufgabenerfüllung möglich. Gleichzeitig soll die Ausrichtung der Finanzpolitik der 
Gemeinden auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit erreichen, dass der gesamte Ressourcenver-
brauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen 
nicht zu überlasten.  
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Die im NKF verwendeten Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ stellen den zutreffenden Buchungsstoff für den 
Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung der Gemeinde dar, auch wenn sie nicht gesetzlich definiert worden sind. 
Sie sind die zutreffenden Größen für eine gemeindliche „Reinvermögensrechnung“, die das Geldvermögen und 
das Sachvermögen der Gemeinde betrifft, wenn ein Vorgang bei der Gemeinde das gemeindliche Eigenkapital 
erhöht oder vermindert (Erhöhung: Ertrag; Verminderung; Aufwand). Die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ 
sind daher von zentraler Bedeutung für die gemeindliche Ergebnisermittlung. In diesem Zusammenhang sind 
auch die internen Leistungsbeziehungen der Gemeinde zu beachten, die über die gleichen Rechengrößen erfasst 
werden (vgl. § 17 GemHVO NRW). 
 
 
1.2.1.2 Die Rechengröße „Ertrag“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Ertrag“ wird betriebswirtschaftlich die bewertete Leistungserstellung der 
Gemeinde in einem Haushaltsjahr (Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. Einen Ertrag stellt dabei jeder 
gemeindliche Geschäftsvorfall dar, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde erhöht. Die 
Gemeinde erzielt dann in einem Haushaltsjahr eine Einnahme, die keinen Ertrag darstellt, wenn entweder keine 
Leistungserstellung durch die Gemeinde vorliegt oder wenn die Leistungserstellung und die dazugehörige Ein-
nahme in unterschiedliche Haushaltsjahre fallen, z.B. bei Mietvorauszahlungen.  
 
Die gemeindlichen Erträge sind aber auch an Zahlungsvorgänge gebunden, sodass bei der Gemeinde vielfach 
einzahlungsgleiche bzw. zahlungswirksame Erträge entstehen, z. B. aus erhobenen Steuern oder erhaltenen 
Zuwendungen. Andererseits entstehen auch Erträge aus der Auflösung von bilanzierten Sonderposten, weil die 
erhaltenen investiven Zuwendungen über die Nutzungszeit eines damit finanzierten Vermögensgegenstandes 
periodengerecht zu verteilen sind. Die Rechengrößen „Ertrag“ und „Einnahme“ sind dann deckungsgleich, wenn 
die gleiche Periode bzw. das gleiche Haushaltsjahr der Gemeinde betroffen ist. Die Zahlungsvorgänge können 
aber auch in einer anderen Periode liegen.  
 
 
1.2.1.3 Die Rechengröße „Aufwand“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Aufwand“ wird betriebswirtschaftlich der bewertete Güterverzehr der 
Gemeinde in einem Haushaltsjahr (Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. Zu Aufwendungen führt daher 
jeder gemeindliche Geschäftsvorfall, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde vermindert. 
Die Gemeinde leistet dann in einem Haushaltsjahr eine Ausgabe, die keinen Aufwand darstellt, wenn z. B. die im 
Dezember des Haushaltsjahres für den Januar des Folgejahres zu zahlende Beamtenbesoldung. Die Aufwen-
dungen der Gemeinde und die dazugehörige Ausgabe fallen dabei in unterschiedliche Haushaltsjahre (vgl. aktive 
Rechnungsabgrenzung nach § 42 GemHVO NRW).  
 
Die gemeindlichen Aufwendungen sind aber auch an Zahlungsvorgänge gebunden, sodass bei der Gemeinde 
vielfach auszahlungsgleiche Aufwendungen entstehen. Die Zahlungsvorgänge können aber auch in einer ande-
ren Periode liegen. Die Rechengrößen „Aufwand“ und „Ausgabe“ sind dann deckungsgleich, wenn die gleiche 
Periode bzw. das gleiche Haushaltsjahr der Gemeinde betroffen ist, z. B. wenn von der Gemeinde die Gehälter, 
das Material, die Energie u.a. zu bezahlen ist. 
 
 
1.2.2 Die Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ 
 
1.2.2.1 Die Erfassung der Zahlungen 
 
Die Finanzrechnung der Gemeinde soll Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde geben und 
dabei auch die Finanzierungsquellen sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes der Gemeinde (Liqui-
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de Mittel) aufzeigen. Dadurch stellt die Finanzrechnung eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung der 
Gemeinde dar, bei der die Zahlungsströme ausschlaggebend sind. Aufgrund dessen kommen bei der gemeindli-
chen Finanzrechnung die Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ als zutreffender Buchungsstoff zur 
Anwendung. Bei der Erfassung der Einzahlungen und Auszahlungen ist außerdem das Kassenwirksamkeitsprin-
zip als Liquiditätsänderungsprinzip zu beachten. Deshalb dürfen unter den Haushaltspositionen im Finanzplan nur 
Beträge in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Zahlungen ausgewiesen 
werden, die eine Änderung der Liquidität der Gemeinde bewirken.  
 
 
1.2.2.2 Die Rechengröße „Einzahlungen“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Einzahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelzufluss bei der Ge-
meinde erfasst, der zu einer Erhöhung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch den Zugang liquider 
Mittel, die in Form von Bargeld oder Buchgeld der Gemeinde zufließen, führt. Beim Einsatz der Rechengrößen 
„Einzahlungen“ und „Einnahme“ im gemeindlichen Rechnungswesen liegen dann nicht einnahmewirksame Ein-
zahlungen vor, wenn es in gleicher Höhe zu einer zu einer Abnahme der gemeindlichen Forderungen oder zu 
einer Erhöhung der gemeindlichen Verbindlichkeiten kommt. Nicht als Einzahlung gilt jedoch die Erhöhung des 
Kassenbestandes der Gemeinde durch eine Barabhebung von einem Bankkonto der Gemeinde, weil dadurch der 
Zahlungsmittelbestand der Gemeinde insgesamt nicht verändert wird. 
 
 
1.2.2.3 Die Rechengröße „Auszahlungen“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Auszahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelabfluss bei der Ge-
meinde im Haushaltsjahr erfasst, der zu einer Verminderung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch 
den Abgang liquider Mittel, die in Form von Bargeld oder Buchgeld von der Gemeinde abgegeben werden, führt. 
In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass beim Einsatz der Rechengrößen „Auszahlungen“ und „Ausgabe“ 
dann keine ausgabewirksamen Auszahlungen vorliegen, wenn es in gleicher Höhe zu einer zu einer Minderung 
der gemeindlichen Verbindlichkeiten oder zu einer Zunahme der gemeindlichen Forderungen kommt.  
 
 
1.3 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
 
1.3.1 Allgemeine Zwecke 
 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung gelten fast uneingeschränkt auch im NKF. Der haushaltsrechtli-
chen Festlegung ging dazu eine Betrachtung und Bewertung der Rechnungsziele voraus, z. B. Nachweis des 
Ressourcenverbrauchs, des Vermögens- und Eigenkapitalerhalts, der stetigen Aufgabenerfüllung. In die Bewer-
tung wurden aber auch besondere Rechnungszwecke einbezogen, z. B. Steuerungs- und Kontrollzwecke, die 
Entscheidungshoheit des Rates der Gemeinde (Allzuständigkeit), die Bezogenheit auf Öffentlichkeit und Auf-
sichtsbehörde als Adressaten. Die Ziele und Zwecke der gemeindlichen Haushaltswirtschaft finden sich z. B. 
auch in den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen wieder. Sie sind zudem in einer Vielzahl von haushaltsrechtlichen 
Vorschriften konkretisiert worden. Mit den von der Gemeinde übernahmefähigen anwendbaren Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung und den Rechnungszwecken und Rechnungszielen soll ein zutreffendes Gesamt-
bild über die gemeindliche Haushaltswirtschaft entstehen. 
 
Vor der Übernahme der GoB für die Gemeinden sind diese hinsichtlich ihrer Inhalte sowie ihrer Anwendungsmög-
lichkeiten in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft überprüft worden. Viele Rechnungslegungsgrundsätze des 
Referenzmodells HGB haben sich als übernahmefähig erwiesen. So bedurfte es keiner besonderen Festlegung 
von eigenständigen „Grundsätzen ordnungsmäßiger öffentlicher Buchführung“. Dabei wurden kleinere Abwei-
chungen wegen spezifischer Fragestellungen hingenommen, weil im Großen und Ganzen eine sichere und 
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gleichartige Handhabung der Grundsätze im betriebwirtschaftlichen sowie haushaltswirtschaftlichen Sinne durch 
die Gemeinden gesichert und gewährleistet werden kann.  
 
Viele Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind außerdem ausdrücklich Gegenstand besonderer haus-
haltsrechtlicher Vorschriften gemacht worden. Eine gesonderte Bildung anderer geeigneter eigenständiger 
Grundsätze würde daher unzweckmäßig gewesen und hätte möglicherweise die Anwendung des NKF in den 
Gemeinden wesentlich erschwert. Eine vergleichbare Vorgehensweise (Übernahme) bestand auch bei der Ent-
wicklung der IPSAS als internationale Rechnungslegungsgrundsätze für den öffentlichen Bereich, die aus den 
bestehenden internationalen Standards der IFRS hervorgegangen sind, auch wenn diese inzwischen als eigen-
ständige Grundsätze anzusehen sind.  
 
Der Übernahme der GoB ging zudem eine Betrachtung und Bewertung der Aussagekraft von gemeindlichem 
Jahresabschluss und Gesamtabschluss voraus. Diese Abschlüsse haben unter Beachtung der GoB ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz- (gesamt-)lage 
der Gemeinde (wirtschaftliche Lage) zu vermitteln. In die Prüfung wurde außerdem die mehrjährige Haushalts-
planung der Gemeinde einbezogen, weil diese auf den Jahresabschlüssen aufbaut.  
 
Der zusätzlich im Rahmen des NKF entwickelte Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit erfordert die Vertei-
lung von Nutzen und Lasten zwischen den Generationen. Die Gemeinde muss deshalb bei ihrer Haushaltspla-
nung und beim Jahresabschluss immer im Blick haben, ausreichende Handlungsmöglichkeiten für die künftigen 
Generationen zu erhalten. Der Grundsatz hat inzwischen Gesetzesrang erhalten. In der Gemeindeordnung wird 
ausdrücklich bestimmt, dass die Gemeinden in Verantwortung für die künftigen Generationen handeln (vgl. § 1 
Absatz 1 Satz 3 GO NRW). Diese gesetzliche Festlegung verstärkt die Ziele und Zwecke des NKF.     
 
 
1.3.2 Die Anwendung der GoB 
 
In Nordrhein-Westfalen stellt das gemeindliche Haushaltsrecht den gesetzlichen Rahmen für die Anwendung der 
GoB durch die Gemeinde dar. Daher sind die GoB in ihrer Anwendung auch auf die haushaltsrechtlichen Ziele, 
Inhalte und Zwecke auszurichten, soweit die Grundsätze nicht bereits durch haushaltsrechtliche Bestimmungen 
kodifiziert wurden (vgl. Abbildung).  
 

 
Die gesetzlichen Vorgaben zur Anwendung der GoB 

 
 

FUNDSTELLE 
 

REGELUNGSINHALTE 

§ 91 Absatz 2 

 

Die Bewertung von Vermögen und Schulden ist unter Anwen-
dung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, soweit 
die Gemeindeordnung nichts anderes vorsieht, vorzunehmen.  
 

§ 92 Absatz 2 

 
Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie 
erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppel-
ten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzu-
stellen.     
 

§ 93 Absatz 1 

 
Die Buchführung in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde 
muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung so beschaffen sein, dass innerhalb einer ange-
messenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der 
Gemeinde gegeben werden kann.  
 

§ 95 Absatz 1  
Die Gemeinde hat einen Jahresabschluss aufzustellen, der 
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Die gesetzlichen Vorgaben zur Anwendung der GoB 

 
 

FUNDSTELLE 
 

REGELUNGSINHALTE 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde vermitteln muss.  
 

§ 116  
 
Die Gemeinde hat einen Gesamtabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. 
 

Abbildung 248 „Die gesetzlichen Vorgaben zur Anwendung der GoB“ 
 
Die sachliche Einbeziehung der GoB in die haushaltsrechtlichen Vorschriften zeigt in diesem Zusammenhang auf, 
dass die Haushaltswirtschaft der gemeindlichen Verwaltung sich grundsätzlich nicht von der Wirtschaftsführung 
der gemeindlichen Betriebe unterscheidet. Auch die einseitigen Leistungsbeziehungen der Gemeinde, z.B. in 
Form von erhaltenen Zuwendungen oder der Gewährung von sozialen Leistungen, geben keinen Anlass, in An-
lehnung an die privatwirtschaftlich geprägten GoB eigenständige öffentlich-rechtlich geprägte Grundsätze zur 
Anwendung durch die Gemeinde zu entwickeln. 
 
 
1.4 Örtlich festzulegende Wertgrenzen 
 
Die Vorschriften in der Gemeindehaushaltsverordnung enthalten eine Vielzahl von unbestimmten Rechtsbegrif-
fen, die von der Gemeinde auszulegen und unter der Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten anzuwenden 
sind. Besonders ist dabei zu beachten, dass viele dieser Rechtsbegriffe von der Gemeinde die Festlegung einer 
betragsmäßigen Abgrenzung erfordern, um deren Anwendung in der gemeindlichen Praxis eindeutig und einheit-
lich zu gestalten sowie das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde nachprüfbar zu machen. Als Beispiele dazu 
werden die nachfolgenden Begriffe mit ihren Fundstellen aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Örtlich festzulegende Wertgrenzen 

 
 

FUNDSTELLE 
 

REGELUNGSINHALTE 

§ 4 Absatz 4 Satz 2 

 
Teilpläne: 
Im Teilfinanzplan sind als Einzelmaßnahmen jeweils die Investitio-
nen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen auszuwei-
sen.  
 

§ 10 Absatz 2 

 
Nachtragshaushaltsplan: 
Im Nachtragshaushaltsplan können Beträge unterhalb der vom 
Rat festgelegten Wertgrenzen für Investitionen unberücksichtigt 
bleiben. 
 

§ 13 Absatz 1 

 
Verpflichtungsermächtigungen: 
Die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen mit Kosten 
unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen können zu-
sammengefasst ausgewiesen werden. 
 

§ 14 Absatz 1 

 
Investitionen: 
Bevor Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wert-
grenzen beschlossen und im Haushaltsplan ausgewiesen werden, 
soll die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. 
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Örtlich festzulegende Wertgrenzen 

 
 

FUNDSTELLE 
 

REGELUNGSINHALTE 

§ 14 Absatz 3 

 
Investitionen: 
Vor Beginn einer Investition unterhalb der festgelegten Wert-
grenzen muss mindestens eine Kostenberechnung vorliegen. 
 

§ 23 Absatz 4 

 
Bewirtschaftung und Überwachung: 
Die Gemeinde kann davon absehen, Ansprüche in geringer Höhe 
geltend zu machen, es sei denn, dass die Einziehung aus wirt-
schaftlichen oder anderen grundsätzlichen Erwägungen geboten ist.  
 

 
§ 36 Absatz 4 

 
Rückstellungen: 
Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum 
Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen Rück-
stellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht 
geringfügig ist.  
 

 
§ 36 Absatz 5 

 
Rückstellungen: 
Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus 
laufenden Verfahren müssen Rückstellungen angesetzt werden, 
sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird. 
 

§ 44 Absatz 4 

 
Anhang: 
Im Anhang ist die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstel-
lungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5 zu erläutern, sofern es 
sich um wesentliche Beträge handelt. 

 
Abbildung 249 „Örtlich festzulegende Wertgrenzen“ 

 
 
2. Die Neuausrichtung der örtlichen Steuerung 
 
Im Rahmen der Reform des gemeindlichen Haushaltsrechts soll auch die haushaltswirtschaftliche Steuerung 
durch die örtlich Verantwortlichen im Sinne der Ziele und Zwecke des NKF neu ausgerichtet werden. Bei einer 
solchen Neuausrichtung der örtlichen Steuerung gilt es, die politisch festgelegten Standards und Ziele sowie 
Ressourcen für die Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde öffentlich zu machen. Die 
Einhaltung der Generationengerechtigkeit sowie die Erfüllung der produktorientierten Aufgaben mit den dafür 
erforderlichen Finanzmitteln muss dabei nachvollziehbar und belegbar sein. Die Neuausrichtung der örtlichen 
Steuerung kann dabei auf einer Vielzahl von gemeinderechtlichen Vorschriften aufbauen. Diese Vorschriften 
sollen auch der Unterstützung der örtlichen Steuerung dienen (vgl. Beispiele in der Abbildung). 
 

 
Steuerungsrelevante Vorschriften in der Gemeindehaushaltsverordnung 

 
 

FUNDSTELLE 
 

REGELUNGSINHALTE 

§ 2 

 
Im Ergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen nach Arten zu veran-
schlagen. 
 

§ 3 
 
Im Finanzplan sind die Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten zu 
veranschlagen. 
 

§ 4  
Die Teilpläne sind produktorientiert. Sie bestehen aus einem Teilergebnis-
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Steuerungsrelevante Vorschriften in der Gemeindehaushaltsverordnung 

 
 

FUNDSTELLE 
 

REGELUNGSINHALTE 
plan und einem Teilfinanzplan und werden nach Produktbereichen oder 
nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom In-
nenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. 
 

§ 7 Absatz 1 und 2 

 
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts-
plans geben. Dabei sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Ge-
meinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der 
Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Auch sind die wesentlichen 
Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei 
Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern. 
 

§ 11 Absatz 1 

 
Im Haushaltsplan sind das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und 
der geplante Ressourcenverbrauch in voller Höhe und getrennt voneinan-
der durch Erträge und Aufwendungen unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung abzubilden. Die Einzahlungen und Auszah-
lungen im Haushaltsjahr sind ebenfalls darzustellen.  
 

 
§ 11 Absatz 2 

 
Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in 
dem Haushaltsjahr im Haushaltsplan zu veranschlagen, dem sie wirt-
schaftlich zuzurechnen sind. 
 

§ 11 Absatz 3 

 
Die Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der voraussichtlich zu 
erzielenden oder zu leistenden Beträge im Haushaltsplan zu veranschla-
gen. 
 

§ 12 

 
Im Haushaltsplan sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produkt-
orientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenauf-
kommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt 
sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und 
Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung 
und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.  
 

§ 17 

 
In den Teilplänen sollen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenver-
brauchs möglichst auch interne Leistungsbeziehungen erfasst, und dem 
Jahresergebnis des Teilergebnisplans und der Teilergebnisrechnung 
hinzugefügt werden. 
 

§ 18 

 
Nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde soll eine Kosten- und 
Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für 
die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufga-
benerfüllung geführt werden. 
 

§ 21 

 
Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen 
zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträ-
ge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbind-
lich. Diese Regel gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investi-
tionen.  
 

§ 37 

 
Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jah-
resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und weiterer Maßgaben aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht 
aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der 
Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 
48 beizufügen.  
 

§ 41  
Die Bilanz hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Um-
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Steuerungsrelevante Vorschriften in der Gemeindehaushaltsverordnung 

 
 

FUNDSTELLE 
 

REGELUNGSINHALTE 
laufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungs-
abgrenzungsposten zu enthalten und ist entsprechend den Regelungen in 
den Absätzen 3 und 4 der Vorschrift zu gliedern. 
 

§ 44 

 
Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergeb-
nisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurtei-
len können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schät-
zungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkei-
tenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, 
aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben 
können. 
 

§ 48 

 
Der Lagebericht ist so zu fassen, dass durch diesen ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über 
die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über 
die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge 
von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haus-
haltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebe-
richt eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthal-
ten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen 
nach § 12 GemHVO NRW, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezo-
gen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Er-
gebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die 
künftige wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Dabei sind 
die zugrunde liegenden Annahmen anzugeben.  
 

§ 50 Absatz 1 

 
Die Betriebe der Gemeinde in öffentlich-rechtlichen Organisationsformen 
sind entsprechend den §§ 300 bis 309 des Handelsgesetzbuches zu 
konsolidieren. 
 

§ 50 Absatz 2 

 
Die Betriebe der Gemeinde in Form des privaten Rechts, die unter der 
einheitlichen Leitung der Gemeinde stehen, sind diese entsprechend den 
Regelungen in Absatz 1 zu konsolidieren. Diese Vorgabe gilt auch, wenn 
der Gemeinde die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht, 
das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- 
oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen und sie gleichzeitig 
Gesellschafterin ist oder das Recht zusteht, einen beherrschenden Ein-
fluss aufgrund eines mit diesem Unternehmen geschlossenen Beherr-
schungsvertrags oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unter-
nehmens auszuüben. 
 

§ 50 Absatz 3 

 
Die Betriebe der Gemeinde, die unter dem maßgeblichen Einfluss der 
Gemeinde stehen, sind entsprechend den §§ 311 und 312 des Handels-
gesetzbuches zu konsolidieren.  
 

Abbildung 250 „Steuerungsrelevante Vorschriften in der Gemeindehaushaltsverordnung“ 
 
Die Ansätze für eine Verbesserung der örtlichen Steuerung können jedoch in Einzelfällen dazu führen, dass es 
einer Neuausrichtung des Verhältnisses von Rat und gemeindlicher Verwaltung bedarf. In der gemeindlichen 
Verwaltung sollte es dabei über die Produktorientierung zu einer eindeutigen und verursachungsgerechten Zu-
ordnung von Verantwortlichkeiten kommen. 
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3. Die Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung 
 
Die Grundlagen für das Neue Kommunale Finanzmanagement der Gemeinden sind neben den Vorschriften über 
die gemeindliche Haushaltswirtschaft in der Gemeindeordnung NRW (vgl. §§ 75 ff.) die Vorschriften in der „Ver-
ordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverord-
nung NRW – GemHVO NRW)“ vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) in der jeweils geltenden Fassung (vgl. Fund-
stelle: SGV. NRW. 6300). Diese haushaltsrechtlichen Grundlagen sind weiterentwickelt worden. So wurden im 
Jahre 2009 der § 8 Absatz 1 bis 3 und der § 36 der Gemeindehaushaltsverordnung aufgrund notwendiger Anpas-
sungen an das neue Landesbeamtenrecht und an das Tarifrecht geändert. Im Jahre 2012 wurde durch das 1. 
NKF-Weiterentwicklungsgesetz eine Vielzahl von Vorschriften in der Gemeindehaushaltsverordnung entspre-
chend den Bedürfnissen aus der gemeindlichen Praxis angepasst. 
 
Die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung berücksichtigen die gemeindliche Haushaltsplanung und den 
Haushaltsvollzug sowie die Haushaltsabrechnung im gemeindlichen Jahresabschluss und orientieren sich an den 
kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches, soweit nicht kommunale Besonderheiten Abweichungen 
davon erforderlich machen. Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Gemeinden sind die kaufmänni-
schen Erfolgsgrößen „Aufwand“ und „Ertrag“ der zentrale Rechnungsstoff. Der Haushalt ist und bleibt das zentra-
le Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument im gemeindlichen Haushaltsrecht.  
 
Der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen werden im Ergebnisplan und in der Ergebnisrech-
nung durch die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ abgebildet. Dabei muss jährlich ein Haushaltsausgleich 
erreicht und die Aufgabenerledigung der Gemeinde dauerhaft gesichert werden. Die Ein- und Auszahlungen, bei 
denen auch künftig zwischen „laufenden“ Ausgaben und Investitionsausgaben unterschieden wird, sowie die 
Zahlungen aufgrund des erforderlichen Kreditbedarfs werden im Finanzplan und in der Finanzrechnung ausge-
wiesen. Sie geben Auskunft über die Eigenfinanzierungsfähigkeit der Gemeinde und sind neben dem Ergebnis-
plan und der Ergebnisrechnung sowie der Bilanz eine unverzichtbare Informationsquelle zur Beurteilung der fi-
nanziellen Situation der Gemeinde.  
 
Die im Haushaltsplan abzubildenden Produktbereiche bilden die Verbindung zwischen dem an sie anknüpfenden 
Ressourcenverbrauch und den angestrebten Zielen und Wirkungen. Die produktorientierte Gliederung soll des-
halb das führende Gliederungsprinzip für den Haushaltsplan sein. Gleichwohl darf die Gemeinde ihren Haus-
haltsplan aufgrund örtlicher Bedürfnisse auch nach anderen Gliederungskriterien untergliedern. Die Gestaltungs-
freiheit ermöglicht die Abbildung von Budgets nach organisatorischen Gesichtspunkten ebenso wie die freie Aus-
wahl von Produktgruppen und Produkten angepasst an die Anforderungen der örtlichen Aufgabenerledigung. Für 
eine flexible Haushaltswirtschaft nach den neuen Steuerungsmodellen enthält die Gemeindehaushaltsverordnung 
auch die entsprechend gefassten Bewirtschaftungsregeln. 
 
 
4. Die Gliederung der haushaltsrechtlichen Vorschriften 
 
Die Gliederung der „doppischen“ Gemeindehaushaltsverordnung in Abschnitte folgt im Aufbau derjenigen Gliede-
rung, die heute in allen Ländern den Gemeindehaushaltsverordnungen auf der Grundlage des IMK-Beschlusses 
aus dem Jahre 2003 zugrunde gelegt werden. In Nordrhein-Westfalen sind aufgrund dessen die Vorschriften der 
Gemeindehaushaltsverordnung in die nachfolgend aufgeführten Abschnitte aufgeteilt worden (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Vorschriften in der Gemeindehaushaltsverordnung  

 

Erster Abschnitt 
Haushaltsplan 

 

 
§   1 Haushaltsplan 
§   2 Ergebnisplan  
§   3 Finanzplan 
§   4 Teilpläne 
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Die Vorschriften in der Gemeindehaushaltsverordnung  

 
§   5 Haushaltssicherungskonzept 
§   6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
§   7 Vorbericht 
§   8 Stellenplan 
§   9 Haushaltsplan für zwei Jahre 
§ 10 Nachtragshaushaltsplan 
 

 
Zweiter Abschnitt 

Planungsgrundsätze und Ziele 
 

 
§ 11 Allgemeine Planungsgrundsätze 
§ 12 Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung 
§ 13 Verpflichtungsermächtigungen 
§ 14 Investitionen 
§ 15 Verfügungsmittel 
§ 16 Fremde Finanzmittel 
§ 17 Interne Leistungsbeziehungen 
§ 18 Kosten- und Leistungsrechnung 
§ 19 Weitere Vorschriften für die Haushaltsplanung 
 

 
 

Dritter Abschnitt 
Besondere Vorschriften 

für die Haushaltswirtschaft 
 

 
§ 20 Grundsatz der Gesamtdeckung  
§ 21 Bildung von Budgets 
§ 22 Ermächtigungsübertragung 
§ 23 Bewirtschaftung und Überwachung 
§ 24 Haushaltswirtschaftliche Sperre, Unterrichtungspflicht 
§ 25 Vergabe von Aufträgen 
§ 26 Stundung, Niederschlagung und Erlass 
 

Vierter Abschnitt 
Buchführung, Inventar, 
Zahlungsabwicklung 

 
§ 27 Buchführung 
§ 28 Inventur, Inventar 
§ 29 Inventurvereinfachungsverfahren 
§ 30 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung 
§ 31 Sicherheitsstandards und interne Aufsicht 
 

 
Fünfter Abschnitt 

Vermögen und Schulden 

 
§ 32 Allgemeine Bewertungsanforderungen 
§ 33 Wertansätze für Vermögensgegenstände  
§ 34 Bewertungsvereinfachungsverfahren 
§ 35 Abschreibungen 
§ 36 Rückstellungen 
 

Sechster Abschnitt 
Jahresabschluss 

 
§ 37 Jahresabschluss 
§ 38 Ergebnisrechnung 
§ 39 Finanzrechnung 
§ 40 Teilrechnungen 
§ 41 Bilanz 
§ 42 Rechnungsabgrenzungsposten 
§ 43 Weitere Vorschriften zu einzelnen Bilanzposten 
§ 44 Anhang 
§ 45 Anlagenspiegel 
§ 46 Forderungsspiegel 
§ 47 Verbindlichkeitenspiegel 
§ 48 Lagebericht 
 

Siebter Abschnitt 
Gesamtabschluss 

 
§ 49 Gesamtabschluss 
§ 50 Konsolidierung 
§ 51 Gesamtlagebericht, Gesamtanhang 
§ 52 Beteiligungsbericht 
 

 
Achter Abschnitt 

Sonderbestimmungen für die  
erstmalige Bewertung  

von Vermögen und  
die Eröffnungsbilanz 

 
§ 53 Aufstellung der Eröffnungsbilanz 
§ 54 Ermittlung der Wertansätze 
§ 55 Besondere Bewertungsvorschriften 
§ 56 Vereinfachungsverfahren für die Ermittlung von Wertansätzen 
§ 57 Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der  
         Eröffnungsbilanz 
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Die Vorschriften in der Gemeindehaushaltsverordnung  

 
 

Neunter Abschnitt 
Schlussvorschriften 

 
§ 58 Aufbewahrung von Unterlagen, Aufbewahrungsfristen 
§ 59 Sondervermögen, Treuhandvermögen 
 

Abbildung 251 „Die Vorschriften in der Gemeindehaushaltsverordnung“ 
 
 
5. Die Muster zu Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung 
 
Im Rahmen der Bestimmungen über die Ausführung der Gemeindeordnung (vgl. § 133 GO NRW) hat das Innen-
ministerium von der in Absatz 3 enthaltenen Ermächtigung Gebrauch gemacht und für die gemeindliche Haus-
haltswirtschaft anzuwendende Muster veröffentlicht (vgl. Runderlass vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300).  Die 
nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die zu den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung 
veröffentlichten Muster (vgl. Abbildung). 
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Muster zu § 49 GemHVO NRW 
 

Gesamtergebnisrechnung Anlage 28 

Abbildung 252 „Die Muster zu Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung“ 
 
Nach den o.a. Bestimmungen ist die Gemeinde verpflichtet, für ihre Haushaltswirtschaft die Muster zu verwen-
den, die das Innenministerium aus Gründen der Vergleichbarkeit der gemeindlichen Haushalte für verbindlich 
erklärt hat (vgl. Runderlass des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. i.V.m. § 133 Absatz 3 GO 
NRW). Es handelt sich dabei insbesondere um gemeindespezifische Muster für die Gestaltung der gemeindlichen 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen, für den gemeindlichen Jahresabschluss und den gemeindlichen Gesamtab-
schluss sowie für die Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen, aber auch der Einzahlungen und Auszahlun-
gen für die Buchführung und die Zahlungsabwicklung in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung.  
 
 
6. Keine gesonderten öffentlichen Buchführungsgrundsätze 
 
Im Rahmen der Reform des Gemeindehaushaltsrechts ist oftmals festgestellt worden, dass trotz vieler bestehen-
der Gemeinsamkeiten in der Haushaltswirtschaft der Gemeinde und in der Wirtschaftsführung der Privatwirtschaft 
die Unterschiede zwischen den Vorschriften des gemeindlichen Haushaltsrechts und den Vorschriften nach dem 
Handelsgesetzbuch nicht beseitigt werden können oder dürfen. Dabei wird oftmals vertreten, dass die Zielsetzun-
gen und die Gegebenheiten bei den Gemeinden besondere öffentliche Buchführungsgrundsätze erfordern.  
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Die Ressourcenbetrachtung in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und die Erfassung der gemeindlichen Ge-
schäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung lassen es jedoch nicht grundsätzlich notwendig 
werden, gesonderte öffentliche Buchführungsgrundsätze zu konzipieren. Gleichwohl haben einige Länder bereits 
erste Schritte in diese Richtung unternommen, sodass z. B. bereits „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
für Gemeinden oder „Grundsätze ordnungsmäßiger öffentlicher Buchführung“ bereits angewendet werden (vgl. § 
93 Absatz 2 der GemO RP).  
 
Das Land Nordrhein-Westfalen verfolgt diesen Weg nicht, sondern bindet in das NKF, entsprechend dem Han-
delsrecht als Referenzmodell die dort verankerten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) ein. Es ging 
dabei u.a. von der gesamtwirtschaftlichen Lage der Gemeinde aus, die aus der Geschäftstätigkeit und den Er-
gebnissen der einzelnen gemeindlichen Organisationseinheiten entsteht. In die Entscheidung über die Art und 
Anzahl der Buchführungsgrundsätze sind daher nicht nur die Ziele und Zwecke der haushaltswirtschaftlichen 
Tätigkeit der gemeindlichen Verwaltung als wichtigste Organisationseinheit der Gemeinde eingeschlossen.  
 
Vielmehr wurde auch berücksichtigt, dass die Gemeinde zu ihrer Aufgabenerfüllung i.d.R. noch über eine Vielzahl 
von (öffentlich-rechtlich und privatwirtschaftlich organisierten) Betrieben verfügt, die ebenfalls die Ziele und Zwe-
cke der Gemeinde (öffentlicher Zweck) im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit verfolgen müssen. Andererseits las-
sen die sich in der Privatwirtschaft etablierten GoB auch problemlos in den gemeindlichen Bereich übertragen, 
ohne dass die Ziele und Zwecke des gemeindlichen Haushaltsrechts bzw. des haushaltswirtschaftlichen Han-
delns der Gemeinde dadurch eingeschränkt werden.  
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Erster Abschnitt 
 

Haushaltsplan 
 
 

1. Allgemeines 
 

Im ersten Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung werden ausgehend von der Vorschrift des § 79 GO NRW 
„Haushaltsplan“ die Inhalte des gemeindlichen Haushaltsplans sowie seine Gestaltung und seine Anlagen näher 
bestimmt. Die Ausgestaltung des Ergebnisplans und des Finanzplans sowie der Teilpläne, aber auch der Stellen-
plan und ein Haushaltsplan für zwei Jahre sind die Gegenstände der Vorschriften. Die Darstellungen im Haus-
haltsplan sind auf die Reformziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und den zur Erreichung dieser 
Ziele eingesetzten neuen Instrumenten ausgerichtet worden. Der gemeindliche Haushaltsplan ist in einen Ergeb-
nisplan und einen Finanzplan sowie in produktorientierte Teilpläne zu untergliedern. Der Aufbau, der Detaillie-
rungsgrad und die Darstellungsform der neuen Bestandteile des Haushaltsplans sind zudem auf die Steuerungs-
erfordernisse des Rates und auf die Informationsbedürfnisse der Öffentlichkeit ausgerichtet worden.  
 
 
2. Die Vorschriften zum gemeindlichen Haushaltsplan 
 
2.1 Die Gesamtübersicht über die Vorschriften 
 
Der erste Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung enthält zu vielen Sachverhalten der gemeindlichen Haus-
haltsplanung besondere Regelungen. Diese haushaltswirtschaftlichen Bestimmungen beruhen auf der Ermächti-
gungsgrundlage des § 133 Absatz 1 GO NRW. Durch diese Vorschrift wird das Innenministerium ermächtigt, zur 
Durchführung der Gemeindeordnung in einer Rechtsverordnung die notwendigen haushaltswirtschaftlichen Rege-
lungen im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zu treffen, z. B. zum Inhalt und zur Gestaltung des Haus-
haltsplans, zur Veranschlagung von Erträgen, Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen und Ver-
pflichtungsermächtigungen. Auf dieser rechtlichen Grundlage sind die folgenden Vorschriften für die Gemeinden 
erarbeitet worden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Vorschriften im 1. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung  

 

Erster Abschnitt 
Haushaltsplan 

 

 
§   1 Haushaltsplan 
§   2 Ergebnisplan  
§   3 Finanzplan 
§   4 Teilpläne 
§   5 Haushaltssicherungskonzept 
§   6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
§   7 Vorbericht 
§   8 Stellenplan 
§   9 Haushaltsplan für zwei Jahre 
§ 10 Nachtragshaushaltsplan 
 

Abbildung 207 „Die Vorschriften im 1. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung“ 
 
 
2.2 Die Vorschriften im Einzelnen 
 
Der erste Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung über den gemeindlichen Haushaltsplan enthält folgende 
Vorschriften: 
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- § 1 Haushaltsplan  
Der Haushaltsplan bleibt die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie gleichzeitig die Grund-
lage der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen. Das NKF sieht den neuen kommu-
nalen Haushalt deshalb weiterhin im Zentrum der kommunalen Planung und Rechenschaft. Der Haushalts-
plan ist in einen Ergebnisplan, in dem der voraussichtliche Ressourcenverbrauch und das mögliche Res-
sourcenaufkommen abgebildet werden, und in einen Finanzplan, der die geplanten Zahlungsleistungen der 
Gemeinde aufweist, zu gliedern.  
 
Der Haushaltsplan wird zudem in produktorientierte Teilpläne untergliedert, die u.a. Teilergebnispläne zur 
aufgabenbezogenen Darstellung der Ressourcen und Teilfinanzpläne zur Darstellung der gemeindlichen Fi-
nanzleistungen als Zahlungen im Haushaltsjahr enthalten. Das Haushaltssicherungskonzept bleibt ein Be-
standteil des Haushaltsplans und der Stellenplan für die Beamten und tariflich Beschäftigten eine Anlage des 
gemeindlichen Haushaltsplans.  

 
- § 2 Ergebnisplan 

Im Ergebnisplan wird mit dem für das Haushaltsjahr zu ermittelnden Jahresergebnis, gebildet aus dem or-
dentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis, gezeigt, ob die voraussichtlich erzielbaren Erträge 
und die entstehenden Aufwendungen auf der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde oder auf außer-
ordentlichen Ereignissen beruhen. Die Aufwendungen und Erträge der Gemeinde sind immer in der Periode 
zu erfassen, in der diese wirtschaftlich verursacht worden sind. Hierdurch wird die Ermittlung des Jahreser-
gebnisses verursachungsgerecht auf das gemeindliche Haushaltsjahr als Periode bzw. Geschäftsjahr der 
Gemeinde bezogen. Der Ergebnisplan stellt daher eine zeitraumbezogene Rechnung dar, in der das voraus-
sichtliche Zustandekommen des Erfolgs der Gemeinde nach Arten, Höhe und Quellen abgebildet wird.  

 
- § 3 Finanzplan 

Mit dem Finanzplan werden die voraussichtlichen Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes sowie der 
notwendige Kreditbedarf für Investitionen der Gemeinde aufgezeigt. Er bezieht sich auf die betriebswirt-
schaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ und erfasst alle Geschäftsvorfälle, die das 
Geldvermögen verändern. Dadurch wird einerseits eine Verbindung zur gemeindlichen Bilanz hergestellt. 
Andererseits werden die voraussichtlichen Zahlungen der Gemeinde auch nach ihren Arten sowie nach ihrer 
Entstehung aufgezeigt, sodass im gemeindlichen Finanzplan nach Zahlungen aus der laufenden Verwal-
tungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde zu unterschei-
den ist.  

 
- § 4 Teilpläne 

Die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan haben die örtlich wichtigen haushaltswirtschaftlichen Daten 
zur produktorientierten Aufgabenerledigung mit Angaben über den dazu entstehenden Ressourcenverbrauch 
und das Ressourcenaufkommen sowie die Ziele und Leistungskennzahlen, aber auch die notwendi-
gen Messgrößen zur Messung der Zielerreichung zu enthalten. Sie sollen aber auch Auskunft über die ge-
meindliche Investitionstätigkeit in jeweiligen produktorientierten Bereich geben. Bei der Ausgestaltung müs-
sen deshalb von der Gemeinde auch die Ziele der Reform des gemeindlichen Haushaltsrechts, z. B. die Ver-
besserung der haushaltswirtschaftlichen Steuerungsmöglichkeiten, ausreichend berücksichtigt werden.  
 
Die Bildung der örtlichen Teilpläne soll die Gemeinde unter Einbeziehung des Ressourcenaufkommens und 
des Ressourcenverbrauchs vornehmen (Ressourcenverbrauchskonzept). Es soll in der fachlichen produkt-
orientierten haushaltsmäßigen Ausführung möglichst eigenverantwortlich in einer Hand liegen (dezentrale 
Ressourcenverantwortung). Diese Zielsetzung erfordert verstärkt den Einsatz von betriebwirtschaftlichen In-
strumenten und Methoden im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, z.B. die Rechengrößen „Er-
träge“ und „Aufwendungen“, die doppelte Buchführung, die Produktorientierung, Budgetierung, Leistungs-
kennzahlen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung u.a. 
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- § 5 Haushaltssicherungskonzept 
Mit dieser Vorschrift werden die Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW so-
wie die damit zu erreichenden Ziele näher bestimmt. Das Haushaltssicherungskonzept erfordert Angaben zur 
aktuellen Ausgangslage, zu den Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung, zu den Konsolidierungszielen, 
den Maßnahmen zur vorgesehenen Beseitigung dieser Fehlentwicklung. Es ist aber auch die zeitliche Per-
spektive zur Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs und seine dauerhafte Sicherung festzulegen und 
aufzuzeigen. Für das gemeindliche HSK wurden dabei keine starren Formvorgaben festgelegt.  
 
Im Haushaltssicherungskonzept soll deshalb auch dargestellt werden, wie nach Umsetzung der darin enthal-
tenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein 
wird. Das Konzept darf jedoch nicht nur ein Bild über die örtlich notwendigen Sanierungsmaßnahmen darstel-
len, sondern muss auch die Werkzeuge benennen, um die angestrebten Ziele zu erreichen. 

 
- § 6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 

Die Gemeinde ist verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu-
grunde zu legen (vgl. § 84 GO NRW). Diese mittelfristige Planung ist in den Haushaltsplan der Gemeinde 
einzubeziehen. Sie ist sowohl im Ergebnisplan und im Finanzplan als auch produktorientiert in jedem Teilplan 
darzustellen. Daraus ergibt sich, dass die jahresbezogene Differenzierung der mittelfristigen Planung dem 
Aufbau der Planung für das Haushaltsjahr entsprechen muss. Bei den dafür notwendigen Prognosen können 
wegen der Mehrjährigkeit jedoch noch größere Unsicherheiten bestehen, als bei der Haushaltsplanung für 
das erste Folgejahr des laufenden Haushaltsjahres. 
 

- § 7 Vorbericht 
Nach der Vorschrift muss dem gemeindlichen Haushaltsplan ein Vorbericht beigefügt werden. Die Gemeinde 
sollte darin auch besondere Erläuterungen zum Ergebnisplan und zum Finanzplan sowie zu den produktori-
entierten Teilplänen als Bestandteile des gemeindlichen Haushaltsplans der Gemeinde machen (vgl. § 1 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 3 GemHVO NRW). Es bleibt ihr dabei überlassen, ob sie die notwendigen Erläuterun-
gen zu den wichtigsten Haushaltspositionen in diesem Bericht oder an anderer geeigneter Stelle gibt. 
 
Bei einer Verpflichtung der Gemeinde, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sollte der Vorbericht 
auch darüber haushaltsplanbezogene Angaben enthalten (vgl. § 76 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 1 Nummer 4 
GemHVO NRW). Der Gemeinde bleibt dabei die Möglichkeit erhalten, den anderen Bestandteilen des ge-
meindlichen Haushaltsplans die weiterhin notwendigen Einzelerläuterungen beizufügen oder zusammenge-
fasst zu den sonstigen haushaltswirtschaftlichen Angaben im Vorbericht machen. 

 
- § 8 Stellenplan 

Der Stellenplan der Gemeinde, der ein Bild über die Personalausstattung der Gemeinde abzugeben hat, 
stellt die Grundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde dar. Er muss deshalb ausweisen, wie viele Be-
schäftigte für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde im Haushaltsjahr benötigt werden bzw. im Vorjahr tätig 
waren. Der Stellenplan ist dabei dem gemeindlichen Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Die Gemeinde ist 
zudem verpflichtet, den Stellenplan einzuhalten (vgl. § 74 Absatz 2 GO NRW). Diese Vorschrift beinhaltet 
gleichzeitig die Verpflichtung der Gemeinde, einen Stellenplan aufzustellen, auch wenn diese Verpflichtung 
nicht wörtlich in der Vorschrift ausgedrückt worden ist.  

 
- § 9 Haushaltsplan für zwei Jahre 

Die Haushaltssatzung der Gemeinde gilt nach § 78 Absatz 3 GO NRW für ein Haushaltsjahr. Sie kann aber 
auch Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthalten (vgl. § 78  Absatz 3 Satz 2 GO NRW). Dabei genügt 
es, dass nur eine Haushaltssatzung vom Rat beschlossen wird, die jedoch Angaben, getrennt nach den bei-
den Haushaltsjahren, enthalten muss. Für den Haushaltsplan der Gemeinde folgt hieraus, dass die dort ent-
haltenen Ermächtigungen, getrennt nach den beiden Haushaltsjahren, veranschlagt sein müssen. Damit 
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werden die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Ver-
pflichtungsermächtigungen für jedes Haushaltsjahr transparent und nachvollziehbar gemacht. 

 
- § 10 Nachtragshaushaltsplan 

Aus der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde können sich im Haushaltsjahr auch wesentliche Ände-
rungen bei den Ermächtigungen im gemeindlichen Haushaltsplan ergeben, die vielfach nur durch eine Ände-
rung der beschlossenen Haushaltssatzung (vgl. § 78 GO NRW) möglich sind. Im Falle einer Nachtragshaus-
haltssatzung werden die erforderlichen Änderungen des Haushaltsplans durch den dieser Satzung beigefüg-
ten Nachtragshaushaltsplan vollzogen. Für diesen Nachtragshaushaltsplan gelten die gleichen rechtlichen 
Regelungen wie für den Haushaltsplan. Eine Aufgabe des Nachtragshaushaltsplans ist es, die notwendigen 
Änderungen des Haushaltsplans aufzuzeigen und nachvollziehbar zu machen. 

 
Der Haushaltsplan der Gemeinde enthält somit alle wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Informationen, die für 
die Haushaltswirtschaft der Gemeinde im Haushaltsjahr relevant sind und die für seine Ausführung durch die 
gemeindliche Verwaltung benötigt werden. Die Angaben im Haushaltsplan sind immer dann als wesentlich anzu-
sehen, wenn durch ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte Abbildung haushaltswirtschaftliche Entscheidungen der 
Gemeinde beeinflusst werden könnten. Ob und wann dieses vor Ort gegeben ist, muss im Einzelfall von der Ge-
meinde eigenverantwortlich beurteilt werden.  
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§ 1 
Haushaltsplan 

 
(1) Der Haushaltsplan besteht aus 
1. dem Ergebnisplan,  
2. dem Finanzplan, 
3. den Teilplänen, 
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.  
 
(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen 
1. der Vorbericht,  
2. der Stellenplan, 
3. die Bilanz des Vorvorjahres, 
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, 
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder, 
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres, 
7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, 
8. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrich-

tungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen 
geführt werden,  

9. in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.  
 
(3) Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzah-
lungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des 
Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen. 
 
 
Erläuterungen zu § 1: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Der Haushaltsplan als Grundlage der Haushaltswirtschaft 
 
1.1 Die Inhalte des Haushaltsplans 
 
Der gemeindliche Haushaltsplan als Bestandteil der Haushaltssatzung der Gemeinde ist im Neuen Kommunalen 
Finanzmanagement (NKF) die Grundlage der jährlichen Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der örtlichen 
politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen. Das NKF sieht den gemeindlichen Haushalt im Zentrum 
der mehrjährigen örtlichen Haushaltsplanung und jährlichen Rechenschaftslegung der Gemeinde. Deren Inhalt, 
der Aufbau, die Begrifflichkeiten und die Darstellung des gemeindlichen Haushaltsplans und des Jahresabschlus-
ses der Gemeinde spiegeln die Reformziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und die zur Errei-
chung dieser Ziele eingesetzten Instrumente wieder.  
 
Die Orientierung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft an den Steuerungserfordernissen des Rates der Ge-
meinde und den Informationsbedürfnissen der Öffentlichkeit ist beim Aufbau, dem Detaillierungsgrad sowie der 
Darstellungsform des örtlichen Haushaltsplans unter Ergänzung um eine Vielzahl von Anlagen berücksichtigt 
worden. Der gemeindliche Haushalt ist und bleibt dabei das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument 
in der gemeindlichen Verwaltung. Er stellt ein örtliches Programm für die Erledigung der gemeindlichen Aufgaben 
im Haushaltsjahr dar. Im jährlichen Haushaltsplan der Gemeinde sind deshalb auf der Gesamtebene im Ergeb-
nisplan die voraussichtlichen jahresbezogenen Erträge und Aufwendungen der Gemeinde und im Finanzplan die 
voraussichtlich kassenwirksam werdenden Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.  



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 1 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1208 

 
Für örtliche Steuerungszwecke im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung wird die Gesamtebene in produkt-
orientierte Teilpläne untergliedert. Die örtlichen Teilpläne enthalten jeweils u.a. die Darstellung der Produkte und 
die produktorientierten Ziele unter Berücksichtigung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung sowie als Auszug aus 
dem gemeindlichen Ergebnisplan die Teilergebnispläne und als Auszug aus dem Finanzplan die Teilfinanzpläne 
(vgl. § 4 GemHVO NRW). Die Ziele sollen unter Einbeziehung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und 
des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie um messbare Leistungskennzahlen zur Zielerrei-
chung ergänzt und mit Finanzzielen verknüpft werden (vgl. § 12 GemHVO NRW).  
 
Der jährliche Haushaltsplan der Gemeinde muss insgesamt alle wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Informati-
onen für das Haushaltsjahr enthalten, die zur Ausführung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde durch die ge-
meindliche Verwaltung unter Beachtung des Budgetrechts des Rates der Gemeinde notwendig sind und eine 
spätere Kontrolle ermöglichen. Deren Umfang und Inhalte müssen daher bereits im Rahmen der Aufstellung der 
gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen (vgl. § 78 GO NRW) dahingehend überprüft werden, ob durch 
das Weglassen von Haushaltsdaten oder ihre fehlerhafte Abbildung haushaltswirtschaftliche Entscheidungen der 
Gemeinde beeinträchtigt sein könnten.  
 
 
1.2 Die Verbindlichkeit des Haushaltsplans  
 
1.2.1 Die Rahmenbedingungen 
 
Der gemeindliche Haushaltsplan ist nach Maßgabe der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und 
der dazu erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung NRW für die Haushaltsführung der Gemeinde verbindlich 
(vgl. § 79 Absatz 2 Satz 3 GO NRW). Bei der Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan ist neben den 
allgemeinen Haushaltsgrundsätzen auch der Grundsatz der Spezialität der Veranschlagung (Einzelveranschla-
gung) zu beachten. Dem weiteren Grundsatz der sachlichen Bindung muss unter Beachtung der aufgeführten 
Vorschriften ebenfalls Genüge getan werden. Daher müssen auch die Haushaltspositionen im gemeindlichen 
Haushaltsplan im Einzelnen nach Summe und Zweck hinreichend bestimmt sein. Diese Haushaltsgrundsätze 
werden durch die Vorschriften der §§ 2, 3, 4 und 11 GemHVO NRW näher ausgefüllt. 
 
Mit Beschluss des Rates über die gemeindliche Haushaltssatzung tritt eine wirksame Bindung der gemeindlichen 
Verwaltung an den Willen des Rates der Gemeinde in der Form der Haushaltssatzung des Haushaltsjahres mit 
mit dem gemeindlichen Haushaltsplan und den weiteren Anlagen ein, die sich auf die Ausführung des gemeindli-
chen Haushaltsplans im Haushaltsjahr auswirken (vgl. § 78 GO NRW). Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde 
wird zudem noch durch eine Vielzahl von besonderen Vorschriften, vielfach mit im Einzelnen festgelegten rechtli-
chen Maßgaben, bestimmt. 
 
 
1.2.2 Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter 
 
Der gemeindliche Haushaltsplan als gesonderte Anlage der gemeindlichen Haushaltssatzung begründet nicht 
unmittelbar Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter gegenüber der Gemeinde (vgl. § 79 Absatz 3 Satz 3 GO 
NRW). Es werden nach dieser Vorschrift aber auch keine Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter gegenüber der 
Gemeinde durch den Haushaltsplan der Gemeinde begründet oder aufgehoben. Durch die Bestimmung wird 
damit ausdrücklich klargestellt, dass der jährliche Haushaltsplan der Gemeinde über die durch ihn bestehende 
Verbindlichkeit für die gemeindliche Verwaltung hinaus keine weitere Dritt- bzw. Außenwirkung gegenüber einem 
unbestimmten Adressatenkreis entfaltet (vgl. § 79 Absatz 3 Satz 2 GO NRW).  
 
Der gemeindliche Haushaltsplan ist damit hinsichtlich seiner rechtlichen Wirkungen auf die finanzwirtschaftlichen 
Rechtsbeziehungen zwischen den Organen der Gemeinde beschränkt. Daher kann sich ein Dritter auch nicht auf 
eine Haushaltsposition im gemeindlichen Haushaltsplan berufen, wenn diese z.B. höhere Zinsaufwendungen für 
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die Gemeinde vorsieht, als im Rahmen eines einzelnen Kreditvertrages vereinbart wurde. Aber auch die Gemein-
de kann aufgrund einer Veranschlagung in ihrem Haushaltsplan keine Zinszahlungen verweigern, wenn die ent-
sprechende Haushaltsposition im Haushaltsplan weniger Zinsaufwendungen ausweist, als es der tatsächlichen 
rechtlichen Verpflichtung der Gemeinde entspricht. Die Gemeinde ist deshalb haushaltsrechtlich verpflichtet, ihren 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr so aufzustellen, dass dieser die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemein-
de im Haushaltsjahr alle voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen sowie die voraus-
sichtlich entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen zu enthalten hat (vgl. § 78 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 und 2 GO NRW). 
 
 
2. Die Grundsätze für die Haushaltsplanung  
 
2.1 Die allgemeinen Planungsgrundsätze  
 
Die allgemeinen Planungsgrundsätze für den jährlichen Haushalt der Gemeinde sollen sicherstellen, dass der 
gemeindliche Ergebnisplan ein vollständiges und übersichtliches Bild über das zur Erfüllung der gemeindlichen 
Aufgaben erforderliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch sowie die Ertragslage der Ge-
meinde für das Haushaltsjahr abgibt (vgl. § 3 GemHVO NRW). Der gemeindliche Finanzplan soll dazu beitragen, 
dass ein jahresbezogenes Bild über die Finanzmittelherkunft und Finanzmittelverwendung der Gemeinde entsteht 
und die Finanzlage der Gemeinde beurteilt werden kann. Die Erfüllung dieser haushaltswirtschaftlichen Aufgaben 
soll durch eine Reihe von Geboten erreicht werden, die bereits bei der Aufstellung der gemeindlichen Haushalts-
satzung und ihrer Anlagen von der Gemeinde zu beachten sind.  
 
Zu den haushaltsrechtlichen Vorgaben für die Gemeinde gehören insbesondere auch die allgemeinen haushalts-
wirtschaftlichen Grundsätze, z. B. das Gebot der Sicherung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung (vgl. § 75 Ab-
satz 1 Satz 1 GO NRW), aber auch der Grundsatz der Gesamtdeckung (vgl. § 20 GemHVO NRW) oder der 
Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit. Auf die Einhaltung solcher Gebote hat die Gemeinde ihre gesam-
te Haushaltswirtschaft auszurichten. Unter Beachtung des Ressourcenverbrauchs für das Haushaltsjahr genügt 
es dabei nicht, den Blick auf das neue Haushaltsjahr zu richten. Vielmehr muss unter Berücksichtigung der inter-
generativen Gerechtigkeit die gemeindliche Haushaltsplanung auf einen längeren Zeitraum ausgerichtet werden, 
um dauerhaft die stetige Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben zu gewährleisten. Diese Grundlagen der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft haben dazu geführt, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemein-
de (vgl. § 84 GO NRW) in den gemeindlichen Haushaltsplan zu integrieren.  
 
Neben den aufgezeigten Grundsätzen sind bei der haushaltsmäßigen Veranschlagung immer der sachliche 
Hauptzweck und die Produktorientierung aus der örtlichen Sicht der Gemeinde für die Bildung von Haushaltsposi-
tionen im Ergebnisplan und im Finanzplan ausschlaggebend. Auch die Zuordnung von Erträgen und Aufwendun-
gen sowie von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Haushaltspositionen ist daran auszurichten. Deshalb 
müssen z.B. die Entgelte für die Beschäftigten der Gemeinde immer als Personalaufwendungen bzw. Personal-
auszahlungen unter Beachtung der örtlichen Produktorientierung veranschlagt werden. Ein mittelbarer Zweck gibt 
keine Veranlassung, bei der gemeindlichen Haushaltsplanung anders zu verfahren. Soweit von den Beschäftigten 
der Gemeinde im Einzelfall originäre Planungsleistungen für eine konkrete gemeindliche Investitionsmaßnahme 
erbracht werden, dürfen z.B. die allgemein anfallenden Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen nicht 
im Umfang der erbrachten Leistungen als „Sonstige Investitionsauszahlungen“ veranschlagt werden.  
 
Die Gemeinde muss ihre mehrjährige Haushaltsplanung zudem realitätsbezogen aufstellen (Grundsatz der 
Haushaltswahrheit). Die im gemeindlichen Haushaltsplan abzubildende Ergebnis- und Finanzplanung soll des-
halb auf dem voraussichtlichen Bedarf und der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufbauen. Das 
Zusammenspiel dieser beiden Merkmale macht es möglich, den i.d.R. unbegrenzten Bedarf auf ein realistisches 
Maß zurückzuführen. Die gemeindliche Haushaltsplanung erfordert daher insbesondere eine sachliche und objek-
tivierte Beurteilung der örtlichen haushaltswirtschaftlichen Verhältnisse. Die Ausgleichsverpflichtung für den ge-
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meindlichen Haushalt in § 75 Absatz 2 GO NRW und die Soll-Vorgabe für den Haushaltsausgleich in § 84 GO 
NRW dienen dabei auch der Anpassung der gemeindlichen Haushaltsplanung an die tatsächlichen Möglichkeiten 
und Verhältnisse der Gemeinde. 
 
 
2.2 Der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit 
 
Im Zusammenhang mit den gesetzlich bestimmten Haushaltsgrundsätzen einschließlich der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung (GoB) ist zusätzlich der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit gesetzlich 
bestimmt worden. Dieser Grundsatz wird inhaltlich durch die gesetzliche Festlegung ergänzt, dass die Gemeinde 
ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten hat, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben (vgl. § 10 Satz 
1 GO NRW). Er beinhaltet auch, dass die Gemeinde in Verantwortung für die künftigen Generationen handeln 
muss (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). Die Perspektive der ausreichenden Finanzierung künftiger Aufgaben 
der Gemeinde wurde deshalb mit dem Konzept der Generationengerechtigkeit verknüpft (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Grundsatz „Intergenerative Gerechtigkeit“ 

 
 

Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit 
 

 
§ 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW 

Abbildung 254 „Der Grundsatz „Intergenerative Gerechtigkeit“ 
 
Die Gemeinde hat daher bei ihrer jährlichen Haushaltsplanung zu prüfen und zu beurteilen, in welchem Umfang 
künftige Generationen von den Auswirkungen gegenwärtiger gemeindlicher Haushaltspolitik betroffen sind und 
welche Leistungskraft der Gemeinde künftig noch vorhanden sein wird. Der benannte Grundsatz verlangt des-
halb, eine zeitliche Verteilung von Nutzen und Lasten sowie die Tragfähigkeit der gemeindlichen Finanzen auch 
für die Zukunft sicherzustellen. Die Gemeinde muss deshalb bei ihrer Haushaltsplanung und Haushaltsausfüh-
rung immer im Blick haben, ausreichende Handlungsmöglichkeiten für die künftigen Generationen zu erhalten. 
Sie darf deshalb auch keine rücksichtslose Inanspruchnahme der Abgabepflichtigen vornehmen. 
 
 
2.3 Die Anwendung des Bruttoprinzips 
 
2.3.1 Inhalte des Bruttoprinzips 
 
Im gemeindlichen Haushaltsplan sind die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen 
der Gemeinde getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen (Bruttoprinzip). Es ist nicht Zweck des 
gemeindlichen Haushalts lediglich die wirtschaftliche Belastung oder den Vorteil der Gemeinde im Haushaltsjahr 
aufzuzeigen. Im gemeindlichen Haushalt sollen vielmehr das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der 
Ressourcenverbrauch sowie die voraussichtlichen Zahlungen der Gemeinde vollständig veranschlagt werden 
(vgl. § 11 Absatz 1 GemHVO NRW). Eine Saldierung von Erträgen und Aufwendungen im gemeindlichen Ergeb-
nisplan sowie von Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan der Gemeinde ist daher nicht zulässig. Der 
Verzicht auf die Anwendung des Bruttoprinzips würde die Übersicht über die gemeindlichen Ressourcen und die 
gemeindlichen Finanzmittel erheblich beeinträchtigen, wenn die Übersicht ggf. nicht sogar verloren gehen könnte.  
 
Bei der Gemeinde entstehende Aufwendungen dürfen deshalb nur dann mit den erzielbaren Erträgen verrechnet 
werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung etwas anderes zugelassen worden ist (vgl. § 19 GemHVO NRW). 
Eine Verrechnung bei den gemeindlichen Ressourcen und den Finanzmitteln im Sinne einer Aufrechnung würde 
zudem gegen die Buchführungsgrundsätze „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ verstoßen. Das Bruttoprinzip, das 
sich auch auf den Nachweis erstreckt, also auf für den gemeindlichen Jahresabschluss gilt, verhindert somit eine 
Verschleierung im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung sowie beim Nachweis 
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in der gemeindlichen Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung der Gemeinde. Unter Beachtung des Brut-
toprinzips sind deshalb im Ergebnisplan und im Finanzplan für sämtliche zu veranschlagende Erträge und Auf-
wendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen jeweils Jahressummen mindestens nach den verbindlich 
vorgegeben Arten und in voller Höhe zu veranschlagen (vgl. §§ 2 und 3 GemHVO NRW). Dadurch werden die 
voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres in 
ihrem von der Gemeinde errechneten oder geschätzten Umfang gezeigt.  
 
Im Rahmen der Haushaltsausführung können dann bei Bedarf und im Rahmen der Abwicklung des gemeindli-
chen Zahlungsverkehrs auch personenbezogene Auszahlungen der Gemeinde gegenüber einem Dritten mit 
Einzahlungen dieses Dritten oder umgekehrt verrechnet werden. Der in der gemeindlichen Finanzrechnung zu 
führende getrennte bruttomäßige Nachweis von Ein- und Auszahlungen bleibt davon unberührt. In diesem Zu-
sammenhang ist zu beachten, dass die nach den §§ 387 ff. BGB zulässigen Aufrechnungen nicht als Abweichun-
gen vom vorgegebenen Bruttoprinzip angesehen werden können. In den mit einer Aufrechnung in Verbindung 
stehenden gemeindlichen Geschäftsunterlagen sind sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht die Zah-
lungsverpflichtungen der Gemeinde gegenüber einem Dritten und die Forderungen gegenüber diesem Dritten 
getrennt voneinander dokumentiert, sodass grundsätzlich das Bruttoprinzip gewahrt bleibt. 
 
 
2.3.2 Die Ausnahmen vom Bruttoprinzip 
 
2.3.2.1 Die Veranschlagung bei Abgaben 
 
Für die haushaltsmäßige Behandlung von Abgaben ist für die Gemeinde eine Ausnahme vom Bruttoprinzip zuge-
lassen worden. Der Gemeinde ist ausdrücklich vorgegeben worden, dass die Erträge aus Abgaben, abgabeähnli-
chen Erträge und allgemeinen Zuweisungen, die ihr nicht zustehen, von den erzielten Erträgen abzusetzen sind, 
auch wenn die Erträge sich auf Vorjahre beziehen (vgl. § 23 Absatz 2 GemHVO NRW). Diese haushaltsrechtlich 
bestimmte Ausnahme wirkt sich auf den gemeindlichen Ergebnisplan und wegen der Zahlungswirksamkeit der 
Abgaben und Zuwendungen auch auf den gemeindlichen Finanzplan aus. Die Anwendung der Vorschrift führt 
dazu, dass die gemeindlichen Erträge aus Abgaben nur mit dem Nettobetrag zu veranschlagen sind, der nach 
Abzug der vorhersehbaren Erstattungen als Ertrag bei der Gemeinde verbleibt.  
 
Die Vorschrift soll dabei insbesondere dem Umstand der haushaltswirtschaftlichen Praxis der Gemeinden Rech-
nung tragen, dass die Erhebung von Abgaben und deren endgültige Festsetzung und Abrechnung durch die 
Gemeinden regelmäßig nicht in einem Haushaltsjahr abschließend erfolgen können. Außerdem hat sich in der 
Vergangenheit die Vornahme eine Aufrechnung zwischen der Gemeinde und dem Abgabenschuldner in den 
Fällen einer andauernden, regelmäßig wiederkehrenden Leistungspflicht eines Dritten bewährt, z. B. bei der Ver-
pflichtung zur Zahlung von Grundsteuern. Über die tatsächliche Aufrechnung von zu viel berechneten und gezahl-
ten Abgaben mit den von dem Dritten zu einem späteren Zeitpunkt zu leistenden Abgaben sollte der Dritte sach-
gerecht informiert werden.  
 
 
2.3.2.2 Die Veranschlagung bei Bestandsveränderungen 
 
Im gemeindlichen Ergebnisplan sind u.a. die Bestandsveränderungen der Gemeinde zu veranschlagen (vgl. § 2 
Absatz 1 Nummer 9 GemHVO NRW). Die entsprechende Haushaltsposition umfasst alle Bestandsveränderungen 
aus fertigen und unfertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen. Die Grundlage der Ermittlung der gemeindli-
chen Bestandsveränderungen ist die Inventur zum jeweiligen Abschlussstichtag, bei der die örtlichen Mengen- 
und Wertveränderungen zu ermitteln sind. In den Fällen, in denen sich bei der Gemeinde voraussichtlich der 
Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen oder unfertigen Leistungen im Vergleich zum Vorjahr erhöht 
hat, stellt die Differenz einen Ertrag für die Gemeinde dar, der zu veranschlagen ist. Durch eine Verminderung 
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des Bestandes kann sich ggf. auch ein „negativer Ertrag“ ergeben, der dann unter der gleichen Haushaltsposition 
zu veranschlagen ist. 
 
 
3. Die Produktorientierung im gemeindlichen Haushalt 
 
Mit dem NKF werden von der Gemeinde nicht nur Auskunft über die Verwendung der eingesetzten Mittel gege-
ben, sondern insbesondere auch Aussagen und Bewertungen über die mit den eingesetzten Mitteln erzielten 
Ergebnisse im Sinne einer Outputorientierung gegeben. Die Aufgabenerfüllung der Gemeinde wird dadurch 
transparenter und ihr wirtschaftliches Handeln gestärkt. Diese Verhältnisse erfordern von der Gemeinde, sich 
ständig einen Überblick über ihre vielfältigen Tätigkeiten, die erbrachten Leistungen sowie die damit erzielten 
Wirkungen zu verschaffen. Für die Produktorientierung im gemeindlichen Haushalt und die Festlegung der örtli-
chen Produkte ist es dabei nicht ausreichend, nur die gemeindlichen Leistungen zu betrachten.  
 
Von der Gemeinde müssen vielmehr unter Berücksichtigung der Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft und der fachlichen Aufgaben zutreffende Produkte gebildet bzw. definiert und voneinander abgegrenzt 
werden. Eine systematische Ordnung und Darstellung der gemeindlichen Leistungen (Produkte) erleichtert die 
haushaltswirtschaftliche Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen, um der Ressourcenorientierung ausrei-
chend Rechnung tragen zu können und die Aufgabenerfüllung für Dritte verstehbar und nachvollziehbar zu ma-
chen. Die örtlichen Arbeiten können zudem zu einer wirtschaftlicheren Gestaltung der Arbeitsprozesse und zur 
Optimierung von Organisationsabläufen in der gemeindlichen Verwaltung führen. Der Aufbau der Produktorientie-
rung nach dem NKF-Produktrahmen als allgemein geltende Produktorientierung für den gemeindlichen Haushalt 
wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen 
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Abbildung 255 „Die Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen“ 
 
Die verschiedenen haushaltsrechtlichen Vorschriften über die gemeindliche Produktorientierung gebieten dazu 
eine landesweit einheitliche Handhabung unter Berücksichtigung des vom Innenministerium bekannt gegebenen 
Produktrahmens, auch wenn die örtlichen Produkte von der Gemeinde nach ihren eigenen örtlichen Bedürfnissen 
und in eigener Verantwortung zu bilden sind (vgl. § 4 Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW i.V.m. Nr. 1.2.3 des Rund-
erlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Die gemeindlichen Produkte oder ihre Zu-
sammenfassungen, z.B. zu Produktgruppen, bzw. die systematische Gliederung der gemeindlichen Produkte 
müssen daher mit dem landesweit geltenden „NKF-Produktrahmen“ in Einklang stehen.  
 
Die Gemeinden sind deshalb verpflichtet, für Steuerungs- und Informationszwecke sowie aus Gründen der Ver-
gleichbarkeit der gemeindlichen Haushalte sowie für die Prüfung des Haushalts durch die Aufsichtsbehörde die 
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erste Gliederungsstufe ihres Haushaltsplans nach der Gesamtebene auf der Grundlage der 17 für verbindlich 
erklärten Produktbereiche auszugestalten, auch wenn die örtlichen steuerungsrelevanten Teilpläne nach § 4 
GemHVO NRW auf einer tieferen Gliederungsstufe aufgestellt werden.  
 
Die vom Innenministerium mit dem o.a. Runderlass bekannt gegebenen Produktbereiche sind dem vom Rech-
nungsstil unabhängigen einheitlichen Produktrahmen entnommen, der von den Ländern erarbeitet wurde. Auf 
diesen Produktrahmen haben sich die Länder mit Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21. November 2003 
geeinigt. Diese Produktbereiche sollen bundesweit zur Gliederung des gemeindlichen Haushaltsplans genutzt 
und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse ggf. weiter in Produktgruppen und Produkte untergliedert 
werden. Der NKF-Produktrahmen lässt der Gemeinde den dazu örtlich notwendigen Gestaltungsfreiraum nach 
den örtlichen Gegebenheiten und in eigener Verantwortung (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Produktbereiche im NKF-Produktrahmen 

 
 
01  Innere Verwaltung 
 

 
07  Gesundheitsdienste 
 

 
13  Natur- und Landschaftspflege 
 

 
02  Sicherheit und Ordnung 
 

 
08  Sportförderung 
 

 
14  Umweltschutz 
 

 
03  Schulträgeraufgaben 
 

 
09  Räumliche Planung und  
      Entwicklung, Geoinformationen 
 

15  Wirtschaft und Tourismus 

 
04  Kultur und Wissenschaft 
 

 
10  Bauen und Wohnen 
 

 
16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 

 
05  Soziale Leistungen 
 

 
11  Ver- und Entsorgung 
 

17  Stiftungen 

 
06  Kinder-, Jugend- und  
      Familienhilfe 
 

 
12  Verkehrsflächen und - anlagen, 

ÖPNV 

 

Abbildung 256 „Die Produktbereiche im NKF-Produktrahmen“ 
 
Die Gemeinde hat in ihren Haushaltsplan die Teilpläne in der Reihenfolge der aufgezeigten 17 Produktbereiche 
einzustellen (vgl. Abbildung). Die zur Abgrenzung der Produktbereiche vorgenommene Zuordnung, nach der u.a. 
die fachlichen Verwaltungsaufgaben und die wirtschaftlichen Betätigungen den jeweils sachlich betroffenen Pro-
duktbereichen zuzuordnen sind, ist gleichfalls verbindlich (vgl. Nr. 1.2.3 des Runderlasses des Innenministeriums 
vom 24.02.2005; SMBl. NRW 6300).  
 
 
4. Die Bildung von Haushaltspositionen 
 
Die Produktorientierung des gemeindlichen Haushalts sowie die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendun-
gen im Ergebnisplan und von Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan verlangen eine einheitliche Grund-
struktur im Aufbau der Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan. Die Vorgabe dazu muss eine Umsetzung durch 
alle Gemeinden ermöglichen und wird - wie im Rahmen der früheren Kameralistik - als „Gemeindliche Haushalts-
systematik“ bezeichnet. Durch die Haushaltssystematik wird es möglich, die gemeindliche Produktorientierung mit 
den Arten der Erträge und Aufwendungen (im Teilergebnisplan) oder den Einzahlungen und Auszahlungen (im 
Teilfinanzplan) zu verbinden.  
 
Als zentrale Elemente für die Gestaltung des örtlichen Haushaltsplans sind der Gemeinde die allgemeinen Vor-
gaben zur „Bildung von Produktbereichen im kommunalen Haushalt“ und der „Haushaltsrechtliche NKF-
Kontenrahmen“ zur Verfügung gestellt worden (vgl. Nr. 1.2.3 und Nr. 1.5.2 des Runderlasses des Innenministeri-
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ums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Entsprechend den verordnungsrechtlichen Regelungen für die Gestal-
tung des gemeindlichen Haushaltsplans stellen die o.a. Vorgaben des Landes lediglich Mindestvorgaben dar, die 
von der Gemeinde entsprechend ihren örtlichen Bedürfnissen weiter auszugestalten sind. Sie sollen insbesonde-
re weiter ausgestaltet werden, weil die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan den Adressaten der Haushalts-
planung der Gemeinde als umfassende Informationsquelle über die produktbezogene, haushaltswirtschaftliche 
Tätigkeit der Gemeinde dienen sollen.  
 
In diesem Sinne lässt sich aus dem Aufbau der Teilpläne bzw. aus den Teilergebnisplänen und den Teilfinanz-
plänen problemlos erkennen, welche Mittel zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Haushaltsjahr einge-
setzt werden sollen. Der wirtschaftliche Gehalt sowie mögliche Wirkungen des haushaltswirtschaftlichen Han-
delns der Gemeinde lassen sich durch eine solche Systematisierung des gemeindlichen Haushaltsplans klar und 
leicht nachvollziehen. Die Systematisierung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszah-
lungen nach den gemeindlichen Aufgaben wird dabei durch den NKF-Produktrahmen mit seinen 17 verbindlichen 
Produktbereichen ermöglicht (vgl. § 4 GemHVO NRW i.V.m. dem o.a. Runderlass). Die Systematisierung der 
Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen nach der Mittelherkunft und der Mittel-
verwendung wird durch die Mindestvorgabe über 19 Ertrags- und Aufwandsarten sowie über 27 Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten ermöglicht (vgl. §§ 2 und 3 GemHVO NRW i.V.m. dem o.a. Runderlass). 
 
Die gemeindliche Haushaltssystematik deckt damit die haushaltsrechtlichen Erfordernisse bei der Aufstellung und 
Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans sowie bei der Abrechnung im Jahresabschluss der Gemeinde ab. 
Sie ermöglicht eine Transparenz über die Größenordnungen des haushaltswirtschaftlichen Handelns einschließ-
lich der Offenlegung von Mittelherkunft und Mittelverwendung der Gemeinde. Durch die Einbindung der Produkto-
rientierung in den Haushaltsplan werden Informationen über den Finanzmittelbedarf für einzelne gemeindliche 
Aufgaben gegeben, sofern dafür Produkte gebildet und diese als steuerungsrelevant eingestuft wurden. Die dafür 
aufgestellten eigenständigen Teilpläne sind dann in den gemeindlichen Haushaltsplan aufzunehmen. 
 
 
5. Die Zeitreihe im Haushaltsplan 
 
Die Gemeinde hat ihrer Haushaltsplanung die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung als fünfjährigen Pla-
nungszeitraum zugrunde zu legen, der vom laufenden Haushaltsjahr ausgeht und in den das Haushaltsjahr als 
erstes Planungsjahr sowie drei weitere Planungsjahre eingebunden sind (vgl. § 84 GO NRW). Dadurch muss die 
Gemeinde ihre voraussichtlichen wirtschaftlichen Verhältnisse und ihre Leistungskraft nicht allein für das Haus-
haltsjahr als kurzfristigen Zeitraum, sondern für den gesamten Planungszeitraum offen legen. Sie muss dabei 
auch aufzeigen, wie sie die stetige Aufgabenerfüllung in Zukunft sichert. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
bzw. die wirtschaftliche Lage der Gemeinde wird dabei anhand des aufgezeigten Ressourcenaufkommens und 
des Ressourcenverbrauchs sowie des Bedarfs der Gemeinde an Finanzmitteln innerhalb der mehrjährigen Er-
gebnis- und Finanzplanung gemessen und beurteilt.  
 
Diese Planungspflicht der Gemeinde verlangt, im Zeitraum der mehrjährigen Planung die gemeindlichen Erträge 
und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe und wirtschaftlichen Zuordnung sowie nach ihren Arten jah-
resbezogen im gemeindlichen Ergebnisplan zu veranschlagen. Entsprechend müssen die Einzahlungen in der zu 
erzielenden Höhe und die Auszahlungen in Höhe der voraussichtlich zu leistenden Beträge liquiditätswirksam und 
jahresbezogen sowie nach ihren Arten im gemeindlichen Finanzplan veranschlagt werden. Dadurch werden die 
haushaltswirtschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde sowie ihre künftige wirtschaftliche Lage vo-
rausschauend aufgezeigt. In den produktorientierten Teilplänen ist in gleicher Art und Weise zu veranschlagen. 
Die Vorschrift ergänzt diese Zeitreihe noch dadurch, dass dem Haushaltsjahr das Vorjahr mit seinen Plan-Werten 
und das Vorvorjahr mit den Ist-Werten voranzustellen sind. Die gemeindliche Haushaltsplanung in einer mehrjäh-
rigen Zeitreihe ist daher von der Gemeinde, bezogen auf die einzelnen Haushaltspositionen im Ergebnisplan und 
Finanzplan sowie in den Teilplänen, sorgsam und gewissenhaft durchzuführen.  
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Im gemeindlichen Haushaltsplan steht das Haushaltsjahr trotz der Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung in den Haushaltsplan im Mittelpunkt der gemeindlichen fünfjährigen Haushaltsplanung, auch dann, 
wenn eine Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre als „Doppelhaushalt“ aufgestellt wird (vgl. § 78 Absatz 3 GO 
NRW). Mit dieser mehrjährigen Planung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan und den Einzahlungen 
und Auszahlungen im Finanzplan sowie in den Teilplänen in einer sechsjährigen Zeitreihe im Haushaltsplan wird 
ein Überblick über die vergangenen zwei Haushaltsjahre, das aktuelle Haushaltsjahr und die folgenden drei Plan-
jahre bezogen jeweils auf die gesamte Haushaltsplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Produktorientie-
rung gegeben. Die Zeitreihe beträgt bei einem Doppelhaushalt sogar sieben Jahre. Der Rat hat dadurch bei sei-
nen Beratungen und der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr auch die mittelfristi-
ge Planung und die daraus aufgezeigte Haushaltswirtschaft sowie die künftige wirtschaftliche Lage der Gemeinde 
umfassend im Blickfeld.  
 
 
6. Die örtliche Gesamtplanung 
 
Die gemeindliche Gesamtsteuerung unterliegt einer ständig steigenden Aktualität und benötigt daher nicht nur Ist-
Daten aus den erstellten Jahresabschlüssen der gemeindlichen Verwaltung und der Betriebe der Gemeinde, 
sondern zusätzlich auch Plan-Daten, um zukunftsbezogene Entscheidungen leichter treffen zu können. Sie erfor-
dert daher eine laufende und zeitnahe Beurteilung der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit, um entscheidungsre-
levante Schritte einleiten zu können, aber auch, um Sondereffekte, die sich aus allgemeinen Rahmenbedingun-
gen ergeben, für die örtliche Gesamtsteuerung zu relativieren. Es ist deshalb für die örtliche Gesamtsteuerung 
eine zukunftsbezogene Planung unverzichtbar. In eine solche Gesamtplanung muss die Haushaltsplanung der 
gemeindlichen Verwaltung mit den Wirtschaftsplanungen der gemeindlichen Betriebe zusammengeführt und in 
umsetzbare messbare Ziele und abgegrenzte Handlungsfelder übergeleitet und koordiniert werden.  
 
Die örtliche Gesamtplanung sollte sich dabei nicht nur auf das nächste Haushaltsjahr bzw. Geschäftsjahr erstre-
cken, sondern die Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde sollte den Planungs-
korridor bestimmen (vgl. § 84 GO NRW). Die Gemeinde hat ihrer Haushaltsplanung die mittelfristige Ergebnis- 
und Finanzplanung und damit einen fünfjährigen Planungszeitraum zugrunde zu legen, der vom laufenden Haus-
haltsjahr ausgeht und in den das Haushaltsjahr als erstes Planungsjahr sowie drei weitere Planungsjahre einge-
bunden sind. Dadurch muss die Gemeinde ihre voraussichtlichen wirtschaftlichen Verhältnisse und ihre Leis-
tungskraft nicht allein für das Haushaltsjahr als kurzfristigen Zeitraum, sondern für den gesamten Planungszeit-
raum offen legen. Sie muss dabei auch aufzeigen, wie sie die stetige Aufgabenerfüllung in Zukunft sichert.  
 
Im Rahmen ihrer jährlichen Haushaltssatzung müssen dem Rat der Gemeinde nicht nur der Haushaltsplan der 
gemeindlichen Verwaltung, sondern mehrere Anlagen dazu beigefügt werden, zu denen eine Übersicht über die 
Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten 
des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, gehört. Eine Erwei-
terung auf eine Gesamtplanung der Gemeinde, insbesondere wegen des gemeindlichen Gesamtabschlusses, 
kann sachgerecht und sinnvoll sein. Für die Gesamtergebnisrechnung im Gesamtabschluss ist bisher auch kein 
Plan-/Ist-Vergleich vorgesehen. Eine Gesamtplanung der Gemeinde könnte vor Ort dazu beitragen, mögliche 
Chancen und Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde besser einzuschätzen und die künftige 
wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde zutreffender zu ermitteln und darzustellen. 
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II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Bestandteile des Haushaltsplans): 
 
1.1 Inhalte und Gliederungszwecke 
 
Aufbauend auf der Vorschrift des § 79 GO NRW über den gemeindlichen Haushaltsplan werden in dieser Vor-
schrift die Bestandteile des Haushaltsplans der Gemeinde nochmals ausdrücklich benannt. Der Ergebnisplan und 
der Finanzplan müssen die dafür festgelegten Positionen Haushaltspositionen enthalten (vgl. §§ 2 und 3 GemH-
VO NRW). Die produktorientierten Teilpläne sind entsprechend den Vorgaben aufzustellen. Sie enthalten pro-
duktbezogene Angaben sowie Ziele und Leistungskennzahlen und weisen entsprechend ihrer Produktorientie-
rung sowohl Teilergebnispläne als auch Teilfinanzpläne auf (vgl. § 4 GemHVO NRW). Das nachfolgende Schema 
zeigt die Elemente des gemeindlichen Haushaltsplans im NKF auf (vgl. Abbildung). 
 

 
H 
A 
U 
S 
H 
A 
L 
T 
S 
S 
A 
T 
Z 
U 
N 
G 

 
 

 
Die Elemente des gemeindlichen Haushaltsplans im NKF 

 

 
 

 
 
 
 

 
Ergebnisplan 
   
-   Erträge 
 
-   Aufwendungen 

 
 
 
 
 
 

 
Finanzplan 
 
-   Einzahlungen 
 
-   Auszahlungen 
 
-   Investitionen 

 
 
 
 

 
Produktorientierte Teilpläne  

Gliederung der Gesamtebene in (17 Produktbereiche)  
 

 
 

 
mit Teilergebnisplänen 

 
mit Teilfinanzplänen 

 

 
 

 Ziele und Kennzahlen zur örtlichen Aufgabenerfüllung  
und weitere Daten 

 
  
 

Anlagen zum Haushaltsplan 
 

 

 
 

Abbildung 257 „Die Elemente des gemeindlichen Haushaltsplans im NKF“ 
 
Diese Gliederung des gemeindlichen Haushaltsplans dient u.a. dazu, die Steuerung der Gemeinde zu verbes-
sern, das gemeindliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch sowie die Finanzmittelherkunft 
und die Finanzmittelverwendung der Gemeinde sachgerecht und vollständig aufzuzeigen. Die den Gemeinden 
eingeräumte Befugnis, den jährlichen Haushaltsplan nach ihren örtlichen Bedürfnissen eigenverantwortlich zu 
gestalten, trägt wesentlich zur Stärkung der Selbstverwaltung der Gemeinden bei. Die dazu getroffenen Festle-
gungen gewährleisten in einem ausreichenden Maße die Vergleichbarkeit der gemeindlichen Haushalte unterei-
nander, auch im Rahmen einer Zeitreihe.  
 
Der Haushaltsplan der Gemeinde muss deshalb alle wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Informationen bezo-
gen auf das jeweilige Haushaltsjahr enthalten. Die Angaben im gemeindlichen Haushaltsplan sind dann als we-
sentlich anzusehen, wenn durch ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte Veranschlagung haushaltswirtschaftliche 
Entscheidungen der Gemeinde beeinflusst werden könnten. Ob und wann ein solcher Fall gegeben ist, muss im 
Einzelfall unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse beurteilt werden. Der Aufbau, der Detaillierungsgrad 
und die Darstellungsform der Bestandteile des gemeindlichen Haushaltsplans sind dabei auch auf die Steue-
rungserfordernisse des Rates der Gemeinde und auf die Informationsbedürfnisse der Öffentlichkeit ausgerichtet. 
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Außerdem wird dadurch die produktorientierten Teilpläne, die haushaltsrechtlich mögliche flexible Haushaltsfüh-
rung und die Budgetierung die damit verbundene dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung innerhalb der 
gemeindlichen Verwaltung gestärkt.  
 
 
1.2 Die einzelnen Bestandteile 
 
1.2.1 Der Ergebnisplan 
 
Im Zentrum der gemeindlichen Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan der Gemeinde (vgl. § 3 GemHVO 
NRW). Er beinhaltet sämtliche voraussichtlichen gemeindlichen Erträge als Ressourcenaufkommen und Aufwen-
dungen als Ressourcenverbrauch für das Haushaltsjahr und weitere Jahre. Unter den mindestens auszuweisen-
den Haushaltspositionen sind die Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander und vollständig, gegliedert 
nach Arten sowie periodengerecht zu veranschlagen. Vollständigkeit heißt dabei auch, eine örtliche Veranschla-
gung einschließlich der Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen, z. B. 
Pensionsrückstellungen. Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuord-
nung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem durch die gemeindliche Verwaltungstätigkeit 
das Ressourcenaufkommen entsteht und der der Ressourcenverbrauch tatsächlich anfällt.  
 
Im Ergebnisplan der Gemeinde ist zudem zwischen ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwen-
dungen zu unterscheiden. Außerdem sind das Jahresergebnis sowie Jahressummen bezogen auf das geplante 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Finanzergebnis, das ordentliche und das außerordentliche 
Ergebnis auszuweisen. Der gemeindliche Ergebnisplan bildet durch die Zusammenführung der verbindlichen 
Haushaltspositionen nach § 2 GemHVO NRW mit dem Planungszeitraum nach § 1 Absatz 3 GemHVO NRW die 
geplante gemeindliche Haushaltswirtschaft jahresbezogen ab. Bei seiner Aufstellung sind auch die Verpflichtung 
der Gemeinde zum jährlichen Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW und die allgemeinen Planungs-
grundsätze nach § 11 GemHVO NRW sowie die verbindlichen Zuordnungen zu den betroffenen Haushaltspositi-
onen im kommunalen Kontierungsplan von der Gemeinde zu beachten. Das Muster für den Ergebnisplan wird 
dabei der Gemeinde zur Anwendung empfohlen (vgl. Nummer 1.2.1 des Runderlasses des Innenministeriums 
vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.2.2 Der Finanzplan 
  
Der gemeindliche Finanzplan ist der zweite wichtige Bestandteil des Haushaltsplans der Gemeinde, denn darin 
sind alle im Haushaltsjahr voraussichtlich zu erzielenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen unter 
Einbeziehung der Liquiditätswirksamkeit zu veranschlagen. Insbesondere die Zahlungen, die aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde entstehen und die gleichzeitig keine Erträge oder Aufwen-
dungen darstellen, erfordern den gemeindlichen Finanzplan als ergänzende Komponente zum gemeindlichen 
Ergebnisplan. Die Gemeinde hat deshalb für jedes Haushaltsjahr neben dem Ergebnisplan einen gesonderten 
Finanzplan aufzustellen, in dem vor allem die investiven Auszahlungen und deren Fremdfinanzierung durch Zu-
wendungen und Kredite zu veranschlagen sind. 
 
Der gemeindliche Finanzplan bildet zudem durch die Zusammenführung der verbindlichen Haushaltspositionen 
nach § 3 GemHVO NRW mit dem Planungszeitraum nach § 1 Absatz 3 GemHVO NRW das geplante gemeindli-
che Finanzierungsgebaren jahresbezogen ab. Er dient daher auch der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Bei 
seiner Aufstellung sind die Verpflichtung der Gemeinde, die Finanzierung ihrer Investitionen sicherzustellen (vgl. 
§ 75 Absatz 6 GO NRW i.V.m. § 14 GemHVO NRW) und die allgemeinen Planungsgrundsätze nach § 11 
GemHVO NRW sowie die verbindlichen Zuordnungen zu den betroffenen Haushaltspositionen im kommunalen 
Kontierungsplan von der Gemeinde zu beachten. Das Muster für den gemeindlichen Finanzplan wird dabei der 
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Gemeinde zur Anwendung empfohlen (vgl. Nummer 1.2.2 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.2.3 Die Teilpläne 
 
Die Gemeinde hat in ihrem Haushaltsplan die Gesamtebene aus Ergebnisplan und Finanzplan eigenverantwort-
lich nach den örtlichen Bedürfnissen in produktorientierte Teilpläne zu untergliedern, in denen die Erträge und 
Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen produktbezogen zu veranschlagen sind (vgl. § 4 Absatz 1 
Satz 1 GemHVO NRW). Dazu besteht lediglich die vom Innenministerium festgelegte Vorgabe, die im Haushalts-
plan abzubildende Produktbereichsebene in die 17 verbindlichen Produktbereiche zu gliedern (vgl. Nr. 1.2.3 bis 
1.2.5 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW 6300). Diese Vorgaben ermöglicht, 
die Teilpläne im Haushaltsplan der Gemeinde nach den örtlichen Steuerungs- und Informationsbedürfnissen zu 
bilden, z.B. auf der Produktbereichsebene, der Produktgruppen- oder der Produktebene. Dabei sind die Produkt-
gruppen und Produkte grundsätzlich frei gestaltbar, wobei die Finanzstatistik Anhaltspunkte für die Bildung der 
Produktgruppen bietet. Die Gemeinde hat lediglich die eindeutige und zutreffende Zuordnung ihrer Produktgrup-
pen und Produkte zu den jeweiligen Produktbereichen sicherzustellen.  
 
Die zusätzliche Möglichkeit für die Gemeinde, die Teilpläne nach ihren örtlichen Organisationsentscheidungen 
und Gegebenheiten zu bilden (vgl. § 4 Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW), trägt dem gemeindlichen Bedürfnis 
Rechnung, im Haushaltsplan ihre Verantwortungsbereiche aus der gemeindlichen Verwaltung (Budgets) im Zu-
sammenhang mit Produkten und Produktgruppen ausweisen zu können, auch wenn im Einzelfall die Verantwor-
tungsbereiche nicht vollständig den Grenzen der verbindlichen Produktbereiche entsprechen. Bei einer Gliede-
rung des Haushaltsplans nach Verantwortungsbereichen sind den organisationsbezogenen Teilplänen in einer 
Übersicht die Produktbereiche voranzustellen (vgl. § 4 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO NRW). Diese Vorgabe ist 
aus Gründen der Vergleichbarkeit der gemeindlichen Haushalte sowie für die Prüfung der Haushalte durch die 
Aufsichtsbehörden notwendig und sachgerecht.  
 
Die Gliederung des gemeindlichen Haushaltsplans in Teilpläne ist nicht getrennt nach dem Ergebnisplan und dem 
Finanzplan vorzunehmen. Vielmehr stellen die produktorientierten und örtlich gestalteten Teilpläne wegen ihrer 
Relevanz als Steuerungsebene der Gemeinde jeweils ein produktbezogenes Gesamtbild dar, das neben der 
Darstellung der Produktorientierung die betreffenden Ergebnis- und Finanzdaten sowie die Ziele und Leistungs-
kennzahlen enthalten muss und die notwendigen Bewirtschaftungsregeln enthalten kann. Zur besseren Verständ-
lichkeit der steuerungsrelevanten Gliederung des gemeindlichen Haushaltsplans bietet es sich an, den aufgestell-
ten Teilplänen eine schematische Übersicht voranzustellen, aus der die verbindlichen Produktbereiche und die 
daraus abgeleiteten örtlichen Produktgruppen und ggf. auch die Produkte ersichtlich sind. Ist der Haushaltsplan 
nach örtlichen Verantwortungsbereichen gegliedert, sollte entsprechend verfahren werden. 
 
 
1.2.4 Das Haushaltssicherungskonzept 
 
Ein gesetzlicher Bestandteil des gemeindlichen Haushaltsplans ist das Haushaltssicherungskonzept nach § 76 
GO NRW, wenn ein solches erstellt werden muss (vgl. § 79 Absatz 2 GO NRW). Auch wenn die Ursache für die 
Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes erst in einem der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre liegt, 
wird das Haushaltssicherungskonzept bereits für das Haushaltsjahr zu einem gewichtigen Bestandteil des Haus-
haltsplans der Gemeinde. Die Aufstellungspflicht für ein Haushaltssicherungskonzept soll dabei ein Anlass für die 
Gemeinde sein, mit den notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen bereits im Haushaltsjahr zu beginnen. Von 
Anfang an muss von der Gemeinde versucht werden, den Ursachen für einen unausgeglichenen Haushalt entge-
genzuwirken, auch wenn der Haushaltsausgleich voraussichtlich erst in den Folgejahren wieder dauerhaft er-
reichbar wird.  
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Das gemeindliche Haushaltssicherungskonzept stellt jedoch kein einmaliges aufzustellendes Konzept zur Wie-
dererreichung des Haushaltsausgleichs dar, sondern muss jährlich über den vorgesehenen Konsolidierungszeit-
raum den tatsächlichen haushaltswirtschaftlichen Verhältnissen der Gemeinde durch eine Fortschreibung ange-
passt werden. Nur wenn im Rahmen der Haushaltsplanung erkennbar gemacht wird, dass geplante Konsolidie-
rungsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden konnten oder ggf. auch nicht zu den gewünschten Wirkungen 
geführt haben, kann eine stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft gesichert werden.  
 
Das Aufzeigen solcher örtlicher Ergebnisse bzw. die daraus entstehenden Anpassungen von geplanten Maß-
nahmen oder der Ersatz solcher Maßnahmen durch geeignetere Konsolidierungsarbeiten werden als Fortschrei-
bung des Haushaltssicherungskonzepts bezeichnet. Eine solche Fortschreibung soll möglichst im Rahmen der 
Aufstellung der gemeindlichen Haushaltssatzung erfolgen, weil durch die Einbeziehung der mittelfristigen Ergeb-
nis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan der dafür geltende Fünfjahreszeitraum nicht nur haushaltswirt-
schaftlich, sondern auch konsolidierungsmäßig zu betrachten und dafür Maßnahmen festzulegen sind. Eine sol-
che Vorgehensweise ist Anlass genug, dem haushaltsjahrbezogenen Haushaltsplan auch ein entsprechend fort-
geschriebenes Haushaltssicherungskonzept im Zeitraum der Umsetzung dieses Konzeptes beizufügen. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Anlagen zum Haushaltsplan): 
 
2.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Dem gemeindlichen Haushaltsplan sind eine Vielzahl von Anlagen beizufügen, um dadurch einen notwendigen 
Überblick über das sachlich erforderliche haushaltswirtschaftliche Geschehen im Haushaltsjahr zu verbessern 
bzw. den Überblick die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre Entwicklung zu erreichen. Dem Rat der Ge-
meinde und seinen Ausschüssen müssen der Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung mit allen Anlagen 
und damit auch der Entwurf des Haushaltsplans mit seinen haushaltsrechtlich bestimmten Anlagen für die Bera-
tungen und Entscheidungen vorgelegt werden. Die Gemeinde kann ihrem Haushaltsplan noch weitere Unterlagen 
beifügen, wenn dadurch die Gesamtübersicht über den Inhalt und den Umfang der geplanten Haushaltswirtschaft 
im Haushaltsjahr sowie über die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde verbessert wird.  
 
Die Vorschrift enthält daher eine Aufzählung der dem gemeindlichen Haushaltsplan beizufügenden Anlagen, die 
für die Übersicht über die geplante Haushaltswirtschaft und für die Darstellung der Entwicklung der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde als unverzichtbar angesehen werden. Diese Unterlagen müs-
sen auch für eine Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der gesetzlich bestimmten Möglichkeit 
der Einsichtnahme (vgl. § 80 Absatz 6 GO NRW) sowie für die Anzeige an die Aufsichtsbehörde der Gemeinde 
(vgl. § 80 Absatz 5 Satz 1GO NRW) geeignet sein. Der Gemeinde bleibt es freigestellt, ihrem Haushaltsplan noch 
weitere Unterlagen beizufügen. Sie hat darüber eigenverantwortlich unter Berücksichtigung des örtlichen Informa-
tionsbedarfs zu beurteilen und zu entscheiden. Die Anlagen zum gemeindlichen Haushaltsplan werden nachfol-
gend im Einzelnen aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
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NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 1 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1220 

 
Die Anlagen zum gemeindlichen Haushaltsplan 

 
 

NUMMER 
 

BEZEICHNUNG 
4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen. 

 

5 
 
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen. 
 

6 

 
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des 
Haushaltsjahres. 
 

7 
 
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals. 
 

8 

 
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unter-
nehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der 
Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. 
 

9 
 
In den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben 
 

Abbildung 258 „Die Anlagen zum gemeindlichen Haushaltsplan“ 
 
In diesem Zusammenhang kann die Gemeinde auch weitere Übersichten ihrem Haushaltsplan beifügen. In der 
Praxis wird oftmals eine Übersicht über die von der Gemeinde übernommenen Sicherheiten (vgl. § 87 GO NRW) 
dem Haushaltsplan beigefügt, um z. B. über die einzelnen übernommenen Ausfallbürgschaften zu informieren. In 
dieser Übersicht werden dann regelmäßig der Gesamtbetrag und die Laufzeit, das Datum des Ratsbeschlusses 
sowie der voraussichtliche Stand zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres benannt.  
 
Eine Übersicht über die im Haushaltsjahr vorgesehenen Zuwendungen an Dritte bietet sich ebenso an. Die Drit-
ten sollen mit diesen Finanzleistungen in ihrer Arbeit unterstützt werden, weil sie anstelle der Gemeinde gemeind-
liche Aufgaben erfüllen, z. B. im Kultur- und Jugendbereich. Es kann örtlich sinnvoll und sachgerecht sein, auch 
über die Vereinsmitgliedschaften der Gemeinde zu informieren. In einer solchen Übersicht sollen dann im Einzel-
nen die betreffenden Vereine mit dem jeweils zu leistenden Jahresbeitrag aufgezeigt werden.  
 
 
2.2 Die einzelnen Anlagen 
 
2.2.1 Zu Nummer 1 (Vorbericht): 
 
2.2.1.1 Zwecke des Vorberichts 
 
Dem gemeindlichen Haushaltsplan ist ein Vorbericht als Anlage beizufügen, der inhaltlich durch die Vorschrift des 
§ 7 GemHVO NRW näher bestimmt wird. Mit dem Vorbericht soll ein Überblick über die Eckpunkte des Haus-
haltsplans gegeben und die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan ent-
haltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden. Außerdem sind im Vorbericht die 
wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Planungsjahre sowie die 
Rahmenbedingungen dafür zu erläutern. Dazu gehört, dass in die der Haushaltssatzung getroffenen Festsetzun-
gen erläutert und in einen Zusammenhang mit dem haushaltswirtschaftlichen Handeln gestellt werden.  
 
Der Vorbericht zum gemeindlichen Haushaltsplan sollte daher nicht nur eine Zusammenfassung wichtiger haus-
haltswirtschaftlicher Daten darstellen, sondern den Status eines Haushaltsbegleitberichts erhalten, in dem neben 
dem Stand und der Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auch wichtige wirtschaftliche Maßnahmen 
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erläutert werden. Die Gestaltung und Gliederung des Vorberichtes bleibt der Gemeinde freigestellt. Sie sollte 
dabei die für den Haushaltsplan gewählte produktorientierte Gliederung in Teilpläne als festgelegte Steuerungs-
ebene berücksichtigen. 
 
 
2.2.1.2 Die Gesamtübersicht durch den Vorbericht 
 
Durch den Vorbericht sollen die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sowie die wichtigen 
sachlichen Festlegungen bzw. Inhalte des Haushaltsplans und die darin veranschlagten Maßnahmen vorgestellt 
werden. Diese Darstellungen sollen sich aber nicht nur auf die Kernverwaltung der Gemeinde beziehen, sondern 
auch die ausgegliederten Organisationseinheiten umfassen, mindestens insoweit, wie die Wirtschaftslage und die 
voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe im Rahmen der Haushaltsplanung der Gemeinde auf-
gezeigt werden können. Dadurch soll die Übersicht über die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde und ihre 
künftige Entwicklung verbessert werden. 
 
Für seine Haushaltsplanberatungen müssen dem Rat der Gemeinde deshalb im Zusammenhang mit der ge-
meindlichen Haushaltsplanung für die Kernverwaltung die notwendigen Unterlagen über die gemeindlichen Be-
triebe, die organisatorisch verselbstständig worden sind, vorgelegt werden, soweit nicht eine Übersicht darüber 
bereits aus dem Haushaltsplan der Gemeinde heraus geboten und erkennbar wird. Dazu gehört auch die Ver-
pflichtung der Gemeinde, ihrem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche 
Entwicklung der gemeindlichen Betriebe mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 
50 v.H. beteiligt ist, beizufügen. Auf der Grundlage aller haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde muss 
der Vorbericht ein Gesamtbild über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre weitere Entwicklung im Haus-
haltsjahr und den drei folgenden Planungsjahren bieten, wie sie im gemeindlichen Haushaltsplan abgebildet sind.  
 
 
2.2.1.3 Der produktorientierte Vorbericht 
 
Bei der Gestaltung und Gliederung des Vorberichtes soll die Gemeinde die für den Haushaltsplan gewählte pro-
duktorientierte Gliederung sowie die festgelegte Steuerungsebene (Abbildung der aufgabenbezogenen Haus-
haltswirtschaft in Teilplänen) berücksichtigen. Dadurch kann der Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde 
sachgerechte Ausführungen zur Gesamtebene (Ergebnisplanung und Finanzplanung für das Haushaltsjahr und 
die folgenden drei Planungsjahre) sowie zur Steuerungsebene (produktorientierte Teilplanung) in der gleichen 
Zeitreihe enthalten. Ein produktorientierter Vorbericht kann zudem einen Einblick in die unterschiedlichen Tätig-
keitsfelder bzw. die Aufgabenerfüllung der Gemeinde vermitteln. Er kann bezogen auf die örtlichen Teilpläne, die 
nach den verbindlichen Produktbereichen, nach Produktgruppen oder Produkten aufgestellt werden, die für die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft bestehenden Chancen und Risiken teilplanbezogen aufzeigen.  
 
Es ist aus Transparenzgründen geboten, die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen den Adressaten der gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft offen zu legen, denn die produktorientierte Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr und 
die folgenden drei Planungsjahre baut auf der Einschätzung der künftigen wirtschaftlichen Lage der Gemeinde 
und der damit in Zusammenhang stehen Chancen und Risiken auf. Im Vorbericht können daher durch die Aus-
richtung auf die Produktbereiche die bestehenden unterschiedlichen Einflüsse auf die Haushaltswirtschaft, die 
sich auch auf die Sicherung der Aufgabenerfüllung auswirken, sowie die auf ihre Zukunft ausgerichtete Reaktion 
der Gemeinde insgesamt verdeutlicht werden. Wenn ein solcher Bericht bereits im Rahmen der Haushaltspla-
nung erstellt wird und nicht wie der Lagebericht im Rahmen des Jahresabschlusses auf Ist-Ergebnisse konzipiert 
wird, kommen diesen Werken ein hoher Informationswert und eine entscheidungsbeeinflussende Wirkung für die 
mehrjährige Haushaltsplanung der Gemeinde zu.  
 
Die Vermittlung spezifischer Informationen zu einzelnen Produktbereichen mindert zudem die möglichen Informa-
tionsdefizite, die entstehen können, wenn ausschließlich die Gesamtebene der Gemeinde zum Gegenstand der 
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Betrachtung gemacht wird. Diese Ausführungen gelten entsprechend bei einer tieferen produktorientierten Glie-
derung des gemeindlichen Haushaltsplans. Bei einer organisatorischen Gliederung des Haushaltsplans bedarf es 
gleichwohl ebenso einer produktorientierten Betrachtung und Bewertung. Um in diesen Fällen unübersichtliche 
Detailinformationen (aus der Vielzahl der Produkte) zu vermeiden, sollte unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten 
geprüft werden, ob produktbezogene Informationen auch zusammengefasst werden können oder nur die als 
„Schlüsselprodukte“ ausgewiesenen Produkte ausführlich erläutert werden.  
 
In einigen Produktbereichen kann es unter Berücksichtigung des Umfanges der gemeindlichen Aufgabe sogar 
sinnvoll sein, die Berichtsebene von der Steuerungsebene auf die Produktbereichsebene zu verlagern. Ein pro-
duktorientierter Vorbericht sollte aber nicht nur Bestands- und Strömungsgrößen in den einzelnen Produktberei-
chen (ggf. in Tabellenform) offenlegen, sondern zur Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit dies mit den wich-
tigsten Zielen und Leistungskennzahlen hinterlegen sowie die gebildeten Produkte und die zu erbringenden 
Dienstleistungen erläutern. Maßgebend für eine solche Berichterstattung ist, ob diese eine geeignete Grundlage 
für die Entscheidungsfindung des Rates darstellen kann.        
 
 
2.2.2 Zu Nummer 2 (Stellenplan): 
 
2.2.2.1 Der Stellenplan 
 
Dem gemeindlichen Haushaltsplan ist der gemeindliche Stellenplan als Anlage beizufügen, der inhaltlich durch 
die Vorschrift des § 8 GemHVO NRW näher bestimmt wird. Der Stellenplan der Gemeinde hat seinen Ursprung 
im öffentlichen Dienstrecht. Er stellt die Grundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde dar und muss des-
halb ausweisen, wie viele Beschäftigte für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde benötigt werden bzw. tätig sein 
müssen. Die Gemeinde ist nach § 74 Absatz 2 GO NRW verpflichtet, mit dem Stellenplan ein Bild über die Per-
sonalausstattung der Gemeinde abzugeben und diesen einzuhalten.  
 
Der gemeindliche Stellenplan hat alle Stellen für die Beschäftigten, unabhängig von ihrer Besetzung und unter-
gliedert nach Beschäftigungsverhältnissen, auszuweisen. Er ist zudem in Besoldungs- und Entgeltgruppen aufzu-
teilen. Bei Beamtenverhältnissen soll eine Einteilung in Besoldungsgruppen und in Laufbahngruppen vorgenom-
men werden. Der Stellenplan bietet damit ein Bild über die notwendige Personalausstattung der Gemeinde. Die 
Muster für den Stellenplan werden zur Anwendung empfohlen. Sie sind anzupassen, soweit sich z. B. Änderun-
gen aufgrund von Tarifverträgen oder durch beamtenrechtliche Vorschriften ergeben (vgl. Nummer 1.3.2 des 
Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
2.2.2.2 Die Stellenübersicht 
 
Zum Stellenplan der Gemeinde gehört die Übersicht über die Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die ge-
meindlichen Produktbereiche (vgl. § 8 Absatz 3 Nummer 1 GemHVO NRW). Diese Stellenübersicht bildet die 
Grundlage für die Aufteilung der Personalaufwendungen auf die Teilpläne des gemeindlichen Haushalts (vgl. § 19 
Absatz 2 GemHVO NRW). Die Gemeinde hat darin die Aufteilung aller Stellen auszuweisen, soweit im örtlichen 
Einzelfall die Stellen nicht auszugsweise in den einzelnen Teilplänen des gemeindlichen Haushaltsplans ausge-
wiesen werden (vgl. § 4 Absatz 2 GemHVO NRW).  
 
In den Fällen, in denen der Ausweis von Stellen in allen Teilplänen oder nur in einem Teil davon erfolgt, muss 
diese Sachlage in der Stellenübersicht erkennbar sein. In der Stellenübersicht der Gemeinde ist zudem ein Über-
blick über die Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit zu geben (vgl. § 8 Absatz 3 Nummer 2 GemHVO 
NRW). Die Muster für die Stellenübersicht werden zur Anwendung empfohlen. Sie sind anzupassen, soweit sich 
z. B. Änderungen aufgrund von Tarifverträgen oder durch beamtenrechtliche Vorschriften ergeben (vgl. Nummer 
1.3.2 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
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2.2.3 Zu Nummer 3 (Bilanz des Vorvorjahres): 
 
Dem gemeindlichen Haushaltsplan ist die Bilanz des Vorjahres als Anlage beizufügen, der inhaltlich durch die 
Vorschrift des § 41 GemHVO NRW näher bestimmt wird. Die Bilanz als Bestandteil des Jahresabschlusses der 
Gemeinde („Wertespeicher“) soll Auskunft über das gesamte zum jeweiligen Abschlussstichtag vorhandene Ver-
mögen und die Schulden der Gemeinde sowie deren Struktur geben. Wegen dieser Funktionen ist dem Haus-
haltsplan die Bilanz beizufügen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans (Beschlussfassung) zur 
Verfügung steht bzw. zuletzt festgestellt wurde. Es kann daher regelmäßig nur die gemeindliche Bilanz aus dem 
Jahresabschluss der Gemeinde dafür in Betracht kommen, der bezogen auf den Abschlussstichtag des Vorvor-
jahres des Haushaltsjahres aufgestellt wurde. Dieser Jahresabschluss muss bis zum 31. Dezember des dem 
abgelaufenen Haushaltsjahr folgenden Jahres vom Rat der Gemeinde festgestellt werden.  
 
Bei einer Ausnutzung der gesetzlichen Fristen entstehen bereits zeitliche Probleme, denn die gemeindliche 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen soll bereits einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbe-
hörde der Gemeinde angezeigt werden (vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW). Die Gemeinde hat daher die zeitliche Ko-
ordinierung und Verbindung zwischen ihrem Jahresabschluss des Vorvorjahres und den daraus im Haushaltsplan 
des Haushaltsjahres zu machenden Angaben in eigener Verantwortung vorzunehmen. Sie hat in jedem Jahr 
dafür Sorge zu tragen, dass der Terminplan für die Aufstellung und Feststellung des gemeindlichen Jahresab-
schlusses des Vorjahres mit den Erfordernissen der Haushaltsplan für das folgende Jahr bzw. das Haushaltsjahr 
und die drei folgenden Planungsjahre in Einklang gebracht wird. Diese Zusammenführung erlaubt keine zeitliche 
Streckung der Termine aus den eigenen Wünschen heraus, sondern vielmehr wegen der sich jährlich wiederho-
lenden Gegebenheit, eine entsprechende organisatorische Handhabung. 
 
Die Angabepflichten über das gemeindliche Vermögen und die Schulden erfordern dabei nicht, dass von der 
Gemeinde eine Planbilanz aufgestellt wird. Sie wird regelmäßig nicht für erforderlich gehalten. Jedoch ist es im 
Zusammenhang mit der Festsetzung der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage oder Verringerung der allge-
meinen Rücklage für das Haushaltsjahr und der deswegen erforderlichen gesonderten Anlage zum Haushaltsplan 
(vgl. § 1 Absatz 2 Nummer 7 GemHVO NRW) sachgerecht, ggf. nicht nur die Entwicklung des Eigenkapitals der 
Gemeinde, sondern auch anderer Eckwerte der gemeindlichen Bilanz aufzuzeigen, sondern in diesem Zusam-
menhang zusätzlich auch die örtlichen Gegebenheiten in Form einer Planbilanz darzustellen. Dieses kann von 
der Gemeinde freiwillig vorgenommen werden, gesonderte Vorgaben bestehen dafür aber nicht.  
 
 
2.2.4 Zu Nummer 4 (Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen): 
 
Dem gemeindlichen Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen als Anlage beizufü-
gen, die inhaltlich durch die Vorschriften des § 85 GO NRW i.V.m. § 13 GemHVO NRW näher bestimmt wird. 
Diese Übersicht muss erkennen lassen, in welcher Höhe aus der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächti-
gungen in den späteren Haushaltsjahren der Gemeinde voraussichtlich Auszahlungen erwachsen werden und auf 
welche Jahre sich diese verteilen. Die Gemeinde darf Verpflichtungsermächtigungen nur zur Leistung von Aus-
zahlungen für Investitionen und in der Regel nur zulasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre, in beson-
deren Fällen aber auch bis zum Abschluss einer Maßnahme, im Finanzplan veranschlagen.  
 
Durch die Übersicht soll daher aufgezeigt werden, wie die künftigen Haushaltsjahre bereits durch künftige ge-
meindliche Finanzleistungen vorbelastet sind, weil in Vorjahren bereits Verpflichtungsermächtigungen in An-
spruch genommen worden sind. Es ist daher notwendig, in dieser Übersicht sowohl die voraussichtlich erforderli-
chen Verpflichtungen im neuen Haushaltsjahr als auch die voraussichtlich fälligen Auszahlungen aus Verpflich-
tungsermächtigungen aus früheren Jahren, aufgeteilt auf die künftigen Haushaltsjahre, auszuweisen (vgl. auch 
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Erläuterungen zu § 85 GO NRW und § 13 GemHVO NRW sowie die Nummer 1.4.3 des Runderlasses des In-
nenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
2.2.5 Zu Nummer 5 (Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen): 
 
2.2.5.1 Die Grundlagen der Zuwendungsgewährung 
 
Dem gemeindlichen Haushaltsplan ist eine Übersicht über die von der Gemeinde vorgesehenen Zuwendungen 
an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder als Anlage beizufügen. Diese Zuwendungen werden 
durch die Gemeindeordnung inhaltlich und adressatenbezogen näher bestimmt (vgl. § 56 Absatz 3 GO NRW). 
Die Gemeinde hat aus ihren jährlichen Haushaltsmitteln den genannten Vereinigungen und einzelnen Mitgliedern 
im Rat und in den Bezirksvertretungen bedarfsbezogene Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Auf-
wendungen für die Geschäftsführung im notwendigen Umfang zu gewähren. Die Vereinigungen und die einzelnen 
Mitglieder haben einen gesetzlichen Anspruch auf Unterstützung durch die Gemeinde. Die Festlegung des Um-
fanges dieser Unterstützung liegt im Ermessen der Gemeinde 
 
Die Zuwendungsgewährung betrifft ausschließlich die Geschäftsführung dieser Zusammenschlüsse oder Einzel-
ner für ihre Tätigkeit in der Gemeinde. Sie bezieht sich deshalb zweckbezogen auch nur auf die sächlichen und 
personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Fraktionen, Gruppen und die einzelnen Ratsmitglieder 
haben dabei Anspruch auf eine sachgerechte und willkürfreie Teilnahme an der Vergabe der durch den gemeind-
lichen Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel, jedoch keinen Anspruch auf eine volle Kostenbe-
teiligung der Gemeinde. Die Angaben in der Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen müssen dabei 
mit dem entsprechenden Ansatz im gemeindlichen Haushaltsplan übereinstimmen. Die gemeindliche Zuwen-
dungsgewährung und die Veranschlagung der dafür notwendigen Haushaltsmittel im gemeindlichen Haushalts-
plan sind dabei darauf auszurichten, dass bei den Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitgliedern auch ein 
entsprechender Finanzbedarf besteht. 
 
Der Rat entscheidet mit dieser Veranschlagung einschließlich der gesonderten Anlage über die Verteilung der 
Zuwendungsmittel an die Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitgliedern. Der gemeindlichen Verwaltung 
steht anschließend keine eigene Entscheidungsmöglichkeit über den Umfang der Zuwendungsgewährung mehr 
zu, u.a. auch aus ihrer Bindung an den gemeindlichen Haushaltsplan (vgl. § 79 Absatz 3 GO NRW). Die Vereini-
gungen müssen mit den verfügbaren gemeindlichen Haushaltsmitteln sachgerecht wirtschaften. Sie können z. B. 
von der Gemeinde keine weiteren Zuwendungen verlangen, weil sie eingegangene oder übernommene Verpflich-
tungen nicht erfüllen können. Bei einzelnen Ratsmitgliedern kann dann eine Zuwendungsgewährung erfolgen, 
wenn diesen nicht die notwendigen Sachmittel und Kommunikationsmittel zur Vorbereitung auf die Ratssitzungen 
zur Verfügung gestellt werden.  
 
 
2.2.5.2 Der Nachweis der Zuwendungsgewährung 
 
Die für die Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitgliedern vorgesehenen Zuwendungen sind in einer beson-
deren Anlage zum Haushaltsplan darzustellen. In dieser Anlage müssen nicht nur jeweils getrennte Angaben zu 
den einzelnen Fraktionen, den Gruppen und einzelnen Ratsmitgliedern gemacht werden, sondern es muss auch 
zwischen den vorgesehenen Geldleistungen und geldwerten Leistungen unterschieden werden. Als geldwerte 
Leistungen ist z. B. die Bereitstellung von Büroausstattungen, von Räumlichkeiten, Fahrzeugen oder Personal, 
aber auch die Übernahme laufender oder einmaliger Kosten aufzuführen.  
 
Mit der dem gemeindlichen Haushaltsplan beizufügenden Übersicht werden die Geldleistungen und geldwerten 
Leistungen der Gemeinde an die freiwilligen Vereinigungen von Mitgliedern des Rates und der Bezirksvertretun-
gen sowie an einzelne Ratsmitglieder für die Beschlussfassung über die gemeindliche Haushaltssatzung sowie 
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für die Adressaten der gemeindlichen Haushaltsplanung transparent gemacht. Die Muster für die Übersicht über 
die Zuwendungen an die Fraktionen werden zur Anwendung empfohlen (vgl. Nummer 1.4.1 des Runderlasses 
des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
Im Rahmen des späteren gemeindlichen Jahresabschlusses muss die tatsächliche Zuwendungsgewährung in der 
Ergebnisrechnung der Gemeinde nachgewiesen werden. Diese haushaltsrechtliche Pflicht erfordert, dass die 
Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitglieder gegenüber dem Bürgermeister durch einen Verwendungs-
nachweis den tatsächlichen Bedarf und die ordnungsgemäße Verwendung der gewährten zweckbezogenen Zu-
wendung nachweisen müssen (vgl. § 56 Absatz 3 Satz 3 GO NRW). Der vom Bürgermeister geprüfte Nachweis 
fließt mit seinem Ergebnis in den Plan-/Ist-Vergleich der gemeindlichen Ergebnisrechnung ein, in dem ggf. Unter-
schieder zwischen dem veranschlagten Betrag der entsprechenden Haushaltsposition und dem Ist-Wert der ent-
standenen gemeindlichen Aufwendungen aufgedeckt werden. 

 
 
2.2.6 Zu Nummer 6 (Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten): 
 
Den Verbindlichkeiten der Gemeinde kommt eine große Bedeutung für die gemeindliche Haushaltswirtschaft zu, 
sodass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans nicht auf eine gesonderte und aktuelle Darstellung der 
Verbindlichkeiten verzichtet werden kann. Dem gemeindlichen Haushaltsplan ist deshalb eine Übersicht als Anla-
ge beizufügen, in der auch die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten aufzuzeigen ist. In der Über-
sicht sind daher nicht nur der Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Vorvorjahres des Haushaltsjahres sowie 
der voraussichtliche Stand zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres aufzuzeigen, sondern sie müssen auch 
nach den Vorgaben für den Verbindlichkeitenspiegel (vgl. § 47 GemHVO NRW) gegliedert sein.  
 
Durch die Übersicht wird nach Gläubigern getrennt aufgezeigt, wie sich die gemeindlichen Verbindlichkeiten zu-
sammensetzen, sich voraussichtlich verändert haben und verändern werden. In die Entwicklung der Verbindlich-
keiten im Haushaltsjahr müssen dabei nur die geplanten Geschäftsvorfälle einbezogen werden, die für die Ge-
meinde voraussichtlich zu neuen Verbindlichkeiten führen oder bestehende Verbindlichkeiten reduzieren oder 
auflösen. Die erst aus der Ausführung der Haushaltswirtschaft entstehenden Verbindlichkeiten müssen bei der 
Haushaltsplanung nicht prognostiziert werden, sondern sind erst im Jahresabschluss anzugeben. 
 
Die Gemeinde hat jedoch zu beachten, dass die vollständige Gliederung der Verbindlichkeiten aus dem Verbind-
lichkeitenspiegel nur bei den zu machenden Angaben zum Ende des Vorvorjahres (Ist-Angaben aus dem ge-
meindlichen Jahresabschluss) zu übernehmen ist. In den beiden anderen Spalten der Übersicht, in denen Anga-
ben zum voraussichtlichen Stand am Ende des Vorjahres und am Ende des Haushaltsjahres zu machen sind, ist 
es vertretbar, auf Angaben über den voraussichtlichen Stand an Krediten zur Liquiditätssicherung zu verzichten.  
 
Diese Kredite stellen haushaltsrechtlich nur die Verstärkung der gemeindlichen Liquidität zur Leistung entspre-
chender Zahlungen dar, denn sie werden als Kredite zur Sicherstellung der rechtzeitigen Leistung fälliger ge-
meindlicher Auszahlungen bezeichnet (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW). Andererseits sind diese Kredite zur Liquidi-
tätssicherung regelmäßig kurzfristige Kredite, also mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr, sodass deren 
möglicher (voraussichtlicher) Bedarf im Haushaltsjahr von der Gemeinde im Rahmen ihrer Haushaltsplanung zu 
schätzen ist. Das Muster für die Übersicht über die Verbindlichkeiten wird den Gemeinden zur Anwendung emp-
fohlen (vgl. Nummer 1.4.2 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
In diesem Zusammenhang bietet es sich an, auch Informationen über die Entwicklung der von der Gemeinde 
übernommenen Ausfallbürgschaften zu geben, wenn eine Übersicht darüber nicht als weitere Unterlage dem 
Haushaltsplan beigefügt wird. Dazu kann z. B. im Einzelnen über die Beträge der übernommenen Ausfallbürg-
schaften mit Datum des Ratsbeschlusses sowie über den voraussichtlichen Stand anderer gemeindlicher Haf-
tungsverhältnisse zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres informiert werden, wie es vergleichbar für die 
Verbindlichkeiten der Gemeinde vorgesehen ist (vgl. Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO NRW). 
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2.2.7 Zu Nummer 7 (Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals): 
 
Der Eigenkapitalausstattung der Gemeinde kommt in Bezug auf den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr und in 
den weiteren drei Planungsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung eine besondere Bedeutung zu. 
Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde, die regelmäßig aus den geplanten Jahreser-
gebnissen im Ergebnisplan und ggf. auch aus der zulässigen Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit 
der allgemeinen Rücklage entsteht, ist von der Gemeinde in einer gesonderten Übersicht zum gemeindlichen 
Haushaltsplan aufzuzeigen. Die Übersicht als Anlage zum Haushaltsplan soll die Entwicklung des Eigenkapitals 
der innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nachvollziehbar machen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals 
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nach § 41 Abs. 3  
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Sonder- 
rücklagen 
 
Ausgleichs- 
rücklage 
 
Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag 
 

      

Summe des 
Eigenkapitals 

      

  Zeitreihe der Ergebnis- und Finanzplanung 
 

Abbildung 259 „Die Entwicklung des Eigenkapitals“ 
 
Diese Übersicht ist wegen des Budgetrechtes des Rates jedem Haushaltsplan beizufügen. Mit der Zuleitung der 
gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat der Gemeinde werden durch eine solche Über-
sicht dem Rat die notwendigen Informationen über die weitere Entwicklung der gemeindlichen Eigenkapitalver-
hältnisse zukunftsbezogen gegeben (vgl. § 80 Absatz 2 GO NRW). Eine solche Information ist nicht nur geboten, 
wenn nach der gemeindlichen Haushaltssatzung eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und/oder eine 
Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW). Sie ist auch 
dann sachlich erforderlich, wenn Erträge und Aufwendungen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrech-
net werden sollen (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW). Diese Verrechnungen sind deshalb in die Fortschreibung 
des gemeindlichen Eigenkapitals bzw. der allgemeinen Rücklage einzubeziehen. 
 
Die Gemeinde kann die Übersicht eigenverantwortlich gestalten. In der Übersicht soll die Eigenkapitalentwicklung 
mindestens dadurch aufgezeigt werden, dass für jedes Haushaltsjahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-
nung jeweils der voraussichtliche Bestand aller Eigenkapitalposten zum jeweiligen Abschlussstichtag angegeben 
wird. Die Gemeinde kann sich dabei entscheiden, auch die einzelnen Verrechnungsschritte und nicht nur die 
jahresbezogenen Bestandsgrößen anzugeben. Sie kann zudem jeweils den zulässigen Höchstbetrag der Aus-
gleichsrücklage angeben. In den Fällen, in denen von der Gemeinde eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrück-
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lage und/oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage nicht im neuen Haushaltsjahr, sondern erst in einem 
der drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre erfolgen soll, ist die nachfolgende Darstellung entsprechend 
anzupassen. Sie ist auch bei einer Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre ggf. um eine weitere jahresbezoge-
ne Spalte zu ergänzen (vgl. § 78 Absatz 3 Satz 2 GO NRW).  
 
Im Zusammenhang mit der Veranschlagung im Haushaltsplan kann die Gemeinde eigenverantwortlich auf die 
nachrichtliche Angabe von möglichen Wertminderungen bei den gemeindlichen Finanzanlagen verzichten, denn 
i.d.R. sind solche Wertminderungen nicht planbar. Über die Vornahme und Bilanzierung solcher Aufwendungen 
der Gemeinde wird zudem regelmäßig erst im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses entschieden (vgl. 
§ 35 Absatz 5 GemHVO NRW). Die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, die aus den Vermögensge-
genständen der Gemeinde heraus entstehen und mit der allgemeinen Rücklage unmittelbar zu verrechnen sind, 
sollen dann nachrichtlich im Ergebnisplan angegeben werden, wenn diese die Voraussetzungen für eine Veran-
schlagung erfüllen können (vgl. § 11 und § 43 Absatz 3 GemHVO NRW). 
 
 
2.2.8 Zu Nummer 8 (Unterlagen zu den Betrieben): 
 
2.2.8.1 Die Zwecke der Unterlagen 
 
Der Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre weitere Entwicklung ist für die Haushaltsbera-
tungen des Rates der Gemeinde dadurch zu vervollständigen, dass diesem Gremium eine Übersicht über die 
Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe in Form von Unternehmen und 
Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und Sondervermögen vorgelegt werden. Zum Vermö-
gen der Gemeinde im haushaltsrechtlichen Sinn ist die Gesamtheit aller Sachen und Rechte zu zählen, die der 
Gemeinde gehören oder ihr zustehen oder bei denen sie der wirtschaftliche Eigentümer ist, sofern die gemeindli-
chen Vermögensgegenstände nicht aufgrund ausdrücklicher Vorschriften gesondert zu behandeln sind. Alle ge-
meindlichen Betriebe tragen zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde bei, sodass die Herstellung eines Gesamt-
überblicks über die voraussichtliche wirtschaftliche Lage der Gemeinde geboten ist, z. B. auch wegen der Aufstel-
lung des gemeindlichen Gesamtabschlusses (vgl. § 116 GO NRW i.V.m. § 50 GemHVO NRW). 
 
 
2.2.8.2 Die Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung  
 
Die Gemeinde hat der notwendigen Aktualität ihrer Haushaltsplanung nicht nur durch ausreichende Angaben 
über die künftige Haushaltswirtschaft der gemeindlichen Verwaltung, sondern auch durch entsprechende Anga-
ben über ihre gemeindlichen Betriebe Rechnung zu tragen. Sie muss dafür jedoch nicht einen Gesamtwirt-
schaftsplan aus ihrem Haushaltsplan und den Wirtschaftsplänen der dazu verpflichtenden Betriebe erstellen. Die 
Vorschrift lässt dabei eine Vereinfachung dahingehend zu, dass stattdessen eine Übersicht über die Wirtschafts-
lage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe dem Haushaltsplan beizufügen ist, die aus 
den betrieblichen Unterlagen heraus erstellt werden kann.  
 
Nach Sinn und Zweck der Vorschrift muss die Gemeinde in diese Übersicht mindestens die Daten der gemeindli-
chen Betriebe einbeziehen, die zu einer Wirtschaftsplanung verpflichtet sind (vgl. § 108 Absatz 3 Nummer 1 GO 
NRW). Sofern auch die weiteren Betriebe eine Prognose erstellen und diese der Gemeinde zur Verfügung steht, 
soll die Gemeinde auch die Informationen aus diesen Unterlagen verwerten. Diese Informationen über die Wirt-
schaftslage und die Entwicklung der einzelnen gemeindlichen Betriebe dürften u.a. auch von den Beteiligungs-
verhältnissen der Gemeinde an diesen Betrieben abhängig sein. Die Gemeinde soll dabei auch die Informationen 
verwerten, die sich aufgrund der finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem gemeindlichen Haushalt und 
den Betrieben der Gemeinde ergeben und umgekehrt. Die Erstellung einer Überschrift nach dieser haushalts-
rechtlichen Vorgabe darf dabei nicht zu einer zeitlichen Verzögerung bei der Aufstellung der gemeindlichen 
Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr führen.  
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2.2.8.3 Die Darstellung der Beteiligungsstruktur 
 
Im Zusammenhang mit der Darstellung der Wirtschaftslage der gemeindlichen Betriebe bietet es sich an, den 
betriebsbezogenen Unterlagen zum gemeindlichen Haushaltsplan eine Übersicht voranzustellen, in der die Betei-
ligungsstruktur der Gemeinde aufgezeigt wird. Durch eine solche Übersicht könnte der Überblick über die ge-
meindlichen Betriebe im Zeitpunkt der Haushaltsplanung der Gemeinde bzw. der Beschlussfassung des Rates 
der Gemeinde über die gemeindliche Haushaltssatzung erleichtert werden. Es bietet sich an, dafür die Beteili-
gungsübersicht zu verwenden, die dem gemeindlichen Beteiligungsbericht beizufügen ist (vgl. § 52 Absatz 3 
GemHVO NRW). 
 
 
2.2.8.4 Die Darstellung der Finanzströme 
 
Im Zusammenhang mit der Übersicht über die Wirtschaftslage der gemeindlichen Betriebe und der Darstellung 
der gemeindlichen Beteiligungsstruktur bedarf es einer gesonderte Darstellung der finanzwirtschaftlichen Bezie-
hungen zwischen dem gemeindlichen Haushalt und den Betrieben der Gemeinde und umgekehrt. Das nachfol-
gende Schema soll dazu einige Anregungen geben (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben 
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Abbildung 260 „Die Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben“ 
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Bereits bei ihrer Haushaltsplanung muss die Gemeinde die zwischen dem gemeindlichen Haushalt und den Be-
trieben der Gemeinde bestehenden Finanzbeziehungen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben berücksichti-
gen. Durch eine gesonderte Abbildung können die im gemeindlichen Haushaltsplan enthaltenen Finanzströme für 
den Rat der Gemeinde auf einfache Weise nachvollziehbar gemacht werden. Die Gemeinde kann das Schema 
auf ihre örtlichen Verhältnisse übertragen und nach ihren Bedürfnissen weiter ausgestalten und dazu Zusatzin-
formationen geben. Sie kann dieses Schema aus örtlichen Erwägungen heraus auch ihrer Ergebnisrechnung im 
gemeindlichen Jahresabschluss beifügen oder z. B. auch ihrer Finanzrechnung, um die aufgabenbezogene In-
vestitionsförderung durch die investive Zahlungen an die gemeindlichen Betriebe aufzuzeigen. 
 
 
2.2.9 Zu Nummer 9 (Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsdaten):  
 
Die Vorschrift sieht vor, dass dem Haushaltsplan von kreisfreien Städten auch bezirksbezogene Angaben beizu-
fügen sind. Diese Vorgabe ist Ausfluss der entsprechenden Regelung in der Gemeindeordnung, die der Bezirks-
vertretung eigene Rechte einräumt (vgl. § 37 Absatz 4 GO NRW). So entscheiden die Bezirksvertretungen unter 
Beachtung der Belange der gesamten Stadt und im Rahmen der vom Rat erlassenen allgemeinen Richtlinien in 
allen Angelegenheiten, deren Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht.  
 

 
Die Angelegenheiten der Bezirksvertretungen 

 
 
Die einzelne Bezirksvertretung entscheidet insbesondere in folgenden Angelegenheiten: 
 
- Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen und öffentlichen Einrichtungen, wie Sport-

plätze, Altenheime, Friedhöfe, Büchereien und ähnliche soziale und kulturelle Einrichtungen; 
 
- Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Pflege des Ortsbildes sowie der Grünpflege; 
 
- die Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung 

von Straßen, Wegen und Plätzen von bezirklicher Bedeutung einschließlich der Straßenbeleuchtung, soweit es 
sich nicht um die Verkehrssicherungspflicht handelt; 

 
- Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und sonstiger Vereinigungen und Initiativen im Stadtbe-

zirk; 
 
- kulturelle Angelegenheiten des Stadtbezirks einschließlich Kunst im öffentlichen Raum, Heimat- und Brauchtums-

pflege im Stadtbezirk, Pflege von vorhandenen Paten- oder Städtepartnerschaften; 
 
- Information, Dokumentation und Repräsentation in Angelegenheiten des Stadtbezirks. 
 

Abbildung 261 „Die Angelegenheiten der Bezirksvertretungen“ 
 
Die Bezirksvertretungen erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten 
Haushaltsmittel und sollen dabei über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entschei-
den können. Zudem sollen die bezirksbezogenen Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der Gesamtaufwendun-
gen und Gesamtauszahlungen der Stadt sowie des Umfangs der entsprechenden Anlagen und Einrichtungen 
fortgeschrieben werden. Außerdem wirken die Bezirksvertretungen an den Beratungen über die Haushaltssat-
zung mit. Sie beraten über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken, und 
können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben.  
 
Den Bezirksvertretungen ist dafür eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung, 
getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. Die Übersichten der Bezirksvertretungen sind dem Haushalts-
plan als Anlagen beizufügen. Dabei muss gewährleistet bleiben, dass der städtische Haushaltsplan verständlich 
und lesbar bleibt. Aus diesem Grunde ist es nicht mehr vertretbar, für jede Bezirksvertretung einen eigenen Band 
zum Haushaltsplan vorzuschreiben. Die Interessen der Bezirksvertretungen bleiben jedoch ungeschmälert ge-
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wahrt. Ihnen sind unter Beachtung ihrer Aufgaben (vgl. § 37 Absatz 1 GO NRW) alle erforderlichen Unterlagen in 
geeigneter Form zur Beratung und Beschlussfassung zur Verfügung zu stellen und ggf. weitere benötigte Infor-
mationen und Erläuterungen zu geben.  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Abbildung einer Zeitreihe im Haushaltsplan): 
 
3.1 Die mittelfristige Haushaltsplanung  
 
Die Gemeinde hat ihrer Haushaltsplanung nicht allein das Haushaltsjahr als kurzfristigen Zeitraum zugrunde zu 
legen, sondern vielmehr einen fünfjährigen Planungszeitraum, der vom laufenden Haushaltsjahr ausgeht und in 
den das Haushaltsjahr als erstes Planungsjahr eingebunden ist (vgl. § 84 GO NRW). Für diesen Planungszeit-
raum muss die Gemeinde ihre Leistungskraft offen legen. Sie muss aber auch zeigen, wie sie die stetige Aufga-
benerfüllung sichert (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW).  
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft wird dabei anhand des aufgezeigten Ressourcenaufkommens und des 
Ressourcenverbrauchs sowie des Bedarfs der Gemeinde an Finanzmitteln innerhalb der mehrjährigen Ergebnis- 
und Finanzplanung gemessen. Diese Planungsweise erfordert von der Gemeinde, im Zeitraum der mehrjährigen 
Planung die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe sowie die Einzahlungen in 
der zu erzielenden Höhe und die Auszahlungen in Höhe der voraussichtlich zu leistenden Beträge jahresbezogen 
und nach ihren Arten im Haushaltsplan zu veranschlagen. Dadurch werden die haushaltswirtschaftlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten der Gemeinde vorausschauend aufgezeigt.  
 
 
3.2 Die mehrjährige Ergebnis- und Finanzplanung im Haushaltsplan 
 
3.2.1 Die Inhalte der Planung 
 
Die mittelfristige Planung der Gemeinde ist sowohl im gemeindlichen Ergebnisplan und im Finanzplan als auch 
produktorientiert in jedem Teilplan abzubilden. Die Vorschrift bestimmt dazu, dass den im Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die 
Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die 
Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen sind. Die Zeitreihe mit der darin ein-
gebundenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Zeitreihe im Haushaltsplan  
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Abbildung 262 „Die Zeitreihe im Haushaltsplan“ 
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Der Stellenwert dieser mittelfristigen Planung der Gemeinde wird durch die Einbeziehung in den gemeindlichen 
Haushaltsplan wesentlich erhöht. Stärker als bisher kann damit eine dauerhafte Ordnung der Finanzen der Ge-
meinde gesichert und ein Haushaltsausgleich gewährleistet werden. Die haushaltspositionenscharfe Veranschla-
gung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen in einer solchen Zeitreihe im 
Haushaltsplan soll die Transparenz erhöhen und zu konkreteren und damit zu realistischeren Prognosen zwin-
gen. Die Gemeinde ist verpflichtet, ihre fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung in den gemeindlichen Haus-
haltsplan einzubeziehen (vgl. § 84 GO NRW). 
 
Die Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan verändert aber nicht den 
dafür bestimmten fünfjährigen Planungszeitraum, in dessen Mittelpunkt das neue Haushaltsjahr steht. Die Pla-
nung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan und die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen im 
Finanzplan sowie in den Teilplänen müssen unter Beachtung der Zeitreihe im Haushaltsplan erfolgen. Durch die 
Zeitreihe wird ein Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde gegeben, denn die Zeitreihe be-
steht aus dem Vorjahr und dem Vorvorjahr des Haushaltsjahres, dem aktuellen Haushaltsjahr und den folgenden 
drei Planungsjahren. Der Rat der Gemeinde hat dadurch bei seinen Beratungen und der Beschlussfassung über 
die Haushaltssatzung auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung im Blickfeld. 
 
In den Sonderfällen einer gemeindlichen Haushaltssatzung für zwei Jahre (vgl. § 78 Absatz 3 Satz 2 GO NRW) 
sind die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre an das letzte Haushaltsjahr des „Doppelhaushalts“ 
anzuhängen, sodass im gemeindlichen Haushaltsplan eine Zeitreihe von sieben Jahren abzubilden ist. Eine sol-
che Zeitreihe entsteht auch bei der Pflicht der Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept wegen der Überschrei-
tung der Schwellenwerte nach § 76 Absatz 1 Nummer 2 GO NRW aufstellen zu müssen, denn dann schließen 
sich die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre an das letzte „Ursachenjahr“ an. In besonderen örtli-
chen Ausnahmefällen kann bei der Gemeinde auch eine Veranlassung für die Anwendung der beiden Erweite-
rung bestehen, sodass im gemeindlichen Haushaltsplan eine Zeitreihe von acht Jahren abzubilden ist. 
 
 
3.2.2 Die Planungsjahre und Haushaltssicherung 
 
Im NKF können die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und die Ursache, die 
diese Pflicht auslöst, in unterschiedliche Haushaltsjahre fallen. In die Prüfung, ob eine Überschreitung der 
Schwellenwerte des § 76 Absatz 1 GO NRW vorliegt, ist deshalb nicht nur das Haushaltsjahr, für das ein neuer 
Haushalt aufgestellt wird, einzubeziehen. Vielmehr sind die Tatbestände dieser Vorschrift auch dann erfüllt, wenn 
die Schwellenwerte in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung überschritten werden. Die Frist für den Zeitpunkt, zu dem der Haushaltsausgleich nach § 76 Ab-
satz 2 GO NRW wieder herzustellen ist, läuft allerdings erst ab dem Haushaltsjahr, in dem ein negatives Jahres-
ergebnis tatsächlich zur Verringerung der allgemeinen Rücklage oberhalb des Schwellenwertes führt. Damit wer-
den mögliche Nachteile für die Gemeinde vermieden (vgl. Runderlass des Innenministeriums vom 09.06.2006).  
 
Im Falle der Überschreitung des Schwellenwertes in § 76 Absatz 1 Nummer 2 GO NRW beginnt die Frist auch 
erst ab dem zweiten Jahr der Überschreitung zu laufen. Der Konsolidierungszeitraum kann bezogen auf das 
Haushaltsjahr, für das der Haushalt aufgestellt wird, über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-
planung hinausreichen. Sofern das ein Haushaltssicherungskonzept auslösende Ereignis z. B. erst im letzten 
Jahr der mittelfristigen Ergebnis und Finanzplanung (z. B. für den Haushalt 2012 im Jahr 2015) liegt, kann sich 
der Zeitraum, bei dem für ein Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich noch die Genehmigungsfähigkeit gege-
ben sein kann, über mehr als zehn Jahre ausdehnen. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 2 
Ergebnisplan  

 
(1) Im Ergebnisplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen  
die ordentlichen Erträge  
1. Steuern und ähnliche Abgaben, 
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 
3. sonstige Transfererträge, 
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 
5. privatrechtliche Leistungsentgelte, 
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 
7. sonstige ordentliche Erträge, 
8. aktivierte Eigenleistungen, 
9. Bestandsveränderungen, 
die ordentlichen Aufwendungen 
10. Personalaufwendungen, 
11. Versorgungsaufwendungen, 
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 
13. bilanzielle Abschreibungen, 
14. Transferaufwendungen, 
15. sonstige ordentliche Aufwendungen, 
außerdem 
16. Finanzerträge, 
17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
und 
18. außerordentliche Erträge, 
19. außerordentliche Aufwendungen. 
 
(2) Im Ergebnisplan sind für jedes Haushaltsjahr 
1. der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen als 

ordentliches Ergebnis, 
2. der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen als Finanzergebnis,  
3. die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis als Ergebnis der laufenden Verwal-

tungstätigkeit,  
4. der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen als außerordentli-

ches Ergebnis, 
5. die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis als Jahresergebnis 
auszuweisen. 
 

(3) Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans ist auf der Grundlage 
des vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplan vorzunehmen. 

 
 

Erläuterungen zu § 2:  
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Inhalte des Ergebnisplans 
 
Der gemeindliche Haushaltsplan (vgl. § 79 GO NRW i.V.m. § 1 GemHVO NRW) als Bestandteil der jährlichen 
Haushaltssatzung der Gemeinde stellt im NKF die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der 
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örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen im Haushaltsjahr dar. Er steht im Zusammen-
hang mit der Pflicht der Gemeinde, ihre Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen sowie 
so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist, im Zentrum der haushaltswirt-
schaftlichen Planung und Rechenschaft der Gemeinde (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW).  
 
Über die Rechengröße „Ertrag“ wird dabei das Ressourcenaufkommen der Gemeinde und über die Rechengröße 
„Aufwand“ der gemeindliche Ressourcenverbrauch ergebniswirksam erfasst. Als Ertrag kann dabei ein Zufluss an 
wirtschaftlichem Nutzenpotential für die Gemeinde im Haushaltsjahr angesehen werden, wenn sich durch den 
Zufluss das gemeindliche Eigenkapital erhöht, z. B. durch Steuern und allgemeine staatliche Zuweisungen. Ent-
sprechend stellen die Aufwendungen der Gemeinde im Haushaltsjahr einen Abfluss von Nutzenpotential dar, 
durch den das Eigenkapital der Gemeinde verringert wird, z. B. durch Abschreibungen als Werteverzehr des 
gemeindlichen Vermögens. 
 
Der gemeindliche Haushaltsplan muss daher einen Ergebnisplan enthalten, in dem die im Haushaltsjahr voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen zu veranschlagen sind. Der gemeindliche Ergeb-
nisplan hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen vollständig und 
klar zu informieren und den sich daraus im Haushaltsjahr ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf der Gemeinde 
auszuweisen. Im gemeindlichen Ergebnisplan dient der getrennte Ausweis des ordentlichen Ergebnisses, des 
Finanzergebnisses, des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses 
eines Haushaltsjahres dazu, sachgerechte Informationen über die Verwendung und den Einsatz der gemeindli-
chen Ressourcen zu vermitteln. Dabei ist zu beachten, dass aus bestimmten gemeindlichen Geschäftsvorfällen 
erzielbare Erträge und entstehende Aufwendungen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind 
(vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW). 
 
Unter Beachtung des Grundsatzes der Klarheit und der Richtigkeit muss bei allen Summen- und Saldobeträgen 
durch ein Vorzeichen erkennbar gemacht werden, ob der jeweilige Betrag positiv oder negativ ist bzw. einen 
Überschuss oder einen Fehlbetrag darstellt. Diese Sachlage bringt es mit sich, dass bei einer Veränderungsrech-
nung die Erträge nicht als negative Beträge und die Aufwendungen nicht als positive Beträge veranschlagt wer-
den sollen. Die Informationen über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde und das erzielte Jahres-
ergebnis können i.d.R. nur zutreffend gegeben werden, wenn der Jahresüberschuss der Gemeinde als positiver 
Betrag und der Jahresfehlbetrag als negativer Betrag ausgewiesen werden. Bei seiner Aufstellung ist u.a. auch 
der Grundsatz der Gesamtdeckung zu beachten (vgl. § 20 Nummer 1 GemHVO NRW). 
 
Der auf das Haushaltsjahr bezogene Ergebnisplan stellt eine zeitraumbezogene Planungsrechnung dar (vgl. § 78 
Absatz 4 GO NRW). Es wird damit das Zustandekommen des Erfolgs der Gemeinde aus ihrer Aufgabenerfüllung 
nach den Arten, der Höhe und den Quellen für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember eines Kalenderjahres 
aufgezeigt. Die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen sind deshalb in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem 
Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (vgl. § 11 Absatz 2 GemHVO NRW). 
Bei gemeindlichen Leistungen ohne Gegenleistung oder umgekehrt ist das Kriterium für die zeitliche Zuordnung 
entstehender Erträge oder zu leistender Aufwendungen die in einem Bescheid (Verwaltungsakt) festgesetzte 
Fälligkeit. Mit seiner Gliederung soll der gemeindliche Ergebnisplan zudem eine Verknüpfung zum Bereich „Lau-
fende Verwaltungstätigkeit“ im gemeindlichen Finanzplan herstellen. 
 
Die Zwecke der gemeindlichen Ergebnisplanung bedingen, dass die Gemeinde in ihrem Ergebnisplan die Rich-
tigkeit der haushaltswirtschaftlichen Daten gewährleisten muss. Sie muss daher umfassend dafür Sorge tragen, 
dass die örtlichen Buchungen haushaltswirtschaftlich nach den sachlich erforderlichen Abgrenzungen der Er-
trags- und Aufwandsarten unter Beachtung der Produktorientierung tatsächlich erfolgen. In Abwägung mit der 
eigenständigen Finanzverantwortung der Gemeinde bedarf es keiner haushaltsrechtlichen Vorgabe von örtlichen 
Sachkonten. Die jährlichen und die unterjährigen Meldepflichten zur Finanzstatistik bieten durch die Erhebungs-
merkmale der Gemeinde die Möglichkeit, den gemeindlichen Entscheidungsspielraum bei der Kontenbildung in 
diesem Sinne weitgehend auszufüllen.  
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2. Die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ 
 
2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) wird über die Rechengröße „Erträge“ das Ressourcen-
aufkommen der Gemeinde als Erhalt von Finanzleistungen, z. B. Abgaben, Entgelte, Steuern, haushaltsmäßig 
erfasst. Über die Rechengröße „Aufwendungen“ wird der Ressourcenverbrauch der Gemeinde als Verbrauch von 
Wirtschaftsgütern, von Arbeitsleistungen und von Dienstleistungen haushaltsmäßig erfasst. Dabei wird auch der 
tatsächliche Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens über Abschreibungen vollständig abgebildet.  
 
Unter Einbeziehung der Produktorientierung der Gemeinde wird damit die haushaltsmäßige Erfassung und Dar-
stellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs bezogen auf die gemeindliche Aufgaben-
erfüllung möglich. Gleichzeitig soll die Ausrichtung der Finanzpolitik der Gemeinden auf das Prinzip der intergene-
rativen Gerechtigkeit erreichen, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge 
derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten.  
 
Die im NKF verwendeten Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ stellen dadurch den zutreffenden Buchungsstoff 
für den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung der Gemeinde dar, auch wenn sie nicht gesetzlich definiert wor-
den sind. Sie sind die zutreffenden Größen für eine gemeindliche „Reinvermögensrechnung“, die das Geldver-
mögen und das Sachvermögen der Gemeinde betrifft, wenn ein Vorgang bei der Gemeinde das gemeindliche 
Eigenkapital erhöht oder vermindert (Erhöhung: Ertrag; Verminderung; Aufwand).  
 
Die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ sind daher von zentraler Bedeutung für die gemeindliche Ergebniser-
mittlung. In diesem Zusammenhang sind auch die internen Leistungsbeziehungen der Gemeinde zu beachten, 
die über die Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ erfasst werden, wenn die Gemeinde diese zum Nach-
weis des vollständigen Ressourcenverbrauchs in ihrem Haushalt veranschlagt (vgl. § 17 GemHVO NRW). Der 
interne Charakter dieser örtlichen Leistungsbeziehungen steht der Anwendung der Rechengrößen nicht entge-
gen. 
 
 
2.2 Die Rechengröße „Ertrag“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Ertrag“ wird betriebswirtschaftlich die bewertete Leistungserstellung der 
Gemeinde in einem Haushaltsjahr (Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. Einen Ertrag stellt dabei jeder 
gemeindliche Vorgang dar, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde erhöht. Mit der Rechen-
größe werden aber auch die der Gemeinde zustehenden Steuereinnahmen und die ihr gewährten Zuwendungen 
erfasst, denn diese stellen einen erheblichen Anteil an den gemeindlichen Einnahmen dar.  
 
Die Rechengrößen „Ertrag“ und „Einnahme“ sind dann deckungsgleich, wenn die gleiche Periode bzw. das glei-
che Haushaltsjahr der Gemeinde betroffen ist. Die Gemeinde erzielt dann aber in einem Haushaltsjahr eine Ein-
nahme, die keinen Ertrag darstellt, wenn entweder keine Leistungserstellung durch die Gemeinde vorliegt oder 
wenn die Leistungserstellung und die dazugehörige Einnahme in unterschiedliche Haushaltsjahre fallen, z. B. 
Rechnungsabgrenzung bei Mietvorauszahlungen (vgl. § 42 GemHVO NRW). Die Begriffspaare „Ertrag“ und „Ein-
nahmen“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
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Die Rechengröße „Ertrag“ 
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Ertrag, der nicht gleichzeitig 

eine Einnahme ist 
 

Ertrag, der gleichzeitig 
eine Einnahme ist  

 
 
 
 

Einnahme, die gleichzeitig 
ein Ertrag ist 

Einnahme, die nicht gleichzeitig 
ein Ertrag ist 

 
 
 

EINNAHME 

Abbildung 263 „Die Rechengröße Ertrag“ 
 
 
2.3 Die Rechengröße „Aufwand“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Aufwand“ wird betriebswirtschaftlich der bewertete Güterverzehr der 
Gemeinde in einem Haushaltsjahr (Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. Zu Aufwendungen führt daher 
jeder gemeindliche Vorgang, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde vermindert. Die Re-
chengrößen „Aufwand“ und „Ausgabe“ sind dann deckungsgleich, wenn die gleiche Periode bzw. das gleiche 
Haushaltsjahr der Gemeinde betroffen ist, z. B. wenn von der Gemeinde die Gehälter, das Material, die Energie 
u.a. zu bezahlen ist. Die Begriffspaare „Aufwendungen“ und „Ausgaben“ können im gemeindlichen Bereich wie 
folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rechengröße „Aufwand“ 
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AUSGABE 

Abbildung 264 „Die Rechengröße Aufwand“ 
 
Die Gemeinde leistet dann in einem Haushaltsjahr eine Ausgabe, die keinen Aufwand darstellt, wenn z.B. die im 
Dezember des Haushaltsjahres für den Januar des Folgejahres zu zahlende Beamtenbesoldung. Die Aufwen-
dungen der Gemeinde und die dazugehörige Ausgabe fallen dabei in unterschiedliche Haushaltsjahre (vgl. aktive 
Rechnungsabgrenzung nach § 42 GemHVO NRW). 
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3. Die Anwendung des Bruttoprinzips 
 
3.1 Die Inhalte des Bruttoprinzips 
 
Im gemeindlichen Ergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde getrennt voneinander und in 
voller Höhe zu veranschlagen (Bruttoprinzip). Es ist nicht Zweck des gemeindlichen Haushalts lediglich die wirt-
schaftliche Belastung oder den Vorteil der Gemeinde im Haushaltsjahr aufzuzeigen. Im gemeindlichen Ergebnis-
plan sollen vielmehr das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch der Gemeinde 
vollständig veranschlagt werden (vgl. § 11 Absatz 1 GemHVO NRW).  
 
Eine Saldierung von Erträgen und Aufwendungen ist daher nicht zulässig. Der Verzicht auf die Anwendung des 
Bruttoprinzips würde die Übersicht über die gemeindlichen Ressourcen erheblich beeinträchtigen, wenn die 
Übersicht ggf. nicht sogar verloren gehen könnte. Bei der Gemeinde entstehende Aufwendungen dürfen deshalb 
nur dann mit den erzielbaren Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung etwas anderes 
zugelassen worden ist (vgl. § 19 GemHVO NRW). Eine Verrechnung bei den gemeindlichen Ressourcen im Sin-
ne einer Aufrechnung würde zudem gegen die Buchführungsgrundsätze „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ versto-
ßen. Das Bruttoprinzip, das sich auch auf den Nachweis erstreckt, also auf für den gemeindlichen Jahresab-
schluss gilt, verhindert somit eine Verschleierung im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung und Haus-
haltsausführung sowie beim Nachweis in der gemeindlichen Ergebnisrechnung. 
 
Unter Beachtung des Bruttoprinzips sind deshalb im Ergebnisplan für sämtliche zu veranschlagende Erträge und 
Aufwendungen jeweils Jahressummen mindestens nach den verbindlich vorgegeben Arten und in voller Höhe zu 
veranschlagen (vgl. § 2 GemHVO NRW). Dadurch werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des 
Haushaltsjahres in ihrem von der Gemeinde errechneten oder geschätzten Umfang aufgezeigt. In diesem Zu-
sammenhang ist zu beachten, dass die nach den §§ 387 ff. BGB zulässigen Aufrechnungen nicht als Abweichun-
gen vom vorgegebenen Bruttoprinzip angesehen werden können. In den mit einer Aufrechnung in Verbindung 
stehenden gemeindlichen Geschäftsunterlagen sind sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht die Zah-
lungsverpflichtungen der Gemeinde gegenüber einem Dritten und die Forderungen gegenüber diesem Dritten 
getrennt voneinander dokumentiert, sodass grundsätzlich das Bruttoprinzip gewahrt bleibt. 
 
 
3.2 Die Ausnahmen vom Bruttoprinzip 
 
3.2.1 Die Veranschlagung von Abgaben 
 
Durch die Vorschrift des § 23 Absatz 2 GemHVO NRW, nach der Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allge-
meine Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzuzahlen hat, bei den Erträgen abzusetzen sind, auch wenn sie 
sich auf Erträge der Vorjahre beziehen, wird eine Ausnahme vom gemeindlichen Bruttoprinzip zugelassen. Diese 
gesetzlich bestimmte Ausnahme wirkt sich auf den gemeindlichen Ergebnisplan aus. Die Vorschrift soll dabei 
dem Umstand der haushaltswirtschaftlichen Praxis der Gemeinde Rechnung tragen, dass die Erhebung von Ab-
gaben und deren endgültige Abrechnung regelmäßig nicht in einem Haushaltsjahr abschließend erfolgen können.  
 
In den Fällen einer andauernden, regelmäßig wiederkehrenden Leistungspflicht des Dritten hat es sich in der 
Vergangenheit bewährt, mögliche Erstattungen von zu viel berechneten und gezahlten Beträgen mit den späteren 
Zahlungen zu verrechnen. Für den gemeindlichen Ergebnisplan bedeutet dieses, dass die Abgaben, z. B. Steu-
ern, Gebühren und Beiträge, jeweils mit dem Nettobetrag zu veranschlagen sind, der nach Abzug der vorherseh-
baren Erstattungen als Ertrag bei der Gemeinde verbleibt.  
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3.2.2 Die Veranschlagung bei Bestandsveränderungen 
 
Mit dem Nettobetrag sind ebenfalls gemeindliche Bestandsveränderungen im Ergebnisplan zu veranschlagen. 
Die entsprechende Haushaltsposition umfasst alle Bestandsveränderungen aus fertigen und unfertigen Erzeug-
nissen und unfertigen Leistungen. Die Grundlage der Ermittlung der gemeindlichen Bestandsveränderungen ist 
die Inventur zum jeweiligen Abschlussstichtag, bei der die örtlichen Mengen- und Wertveränderungen zu ermitteln 
sind. In den Fällen, in denen sich bei der Gemeinde voraussichtlich der Bestand an fertigen oder unfertigen Er-
zeugnissen oder unfertigen Leistungen im Vergleich zum Vorjahr erhöht hat, stellt die Differenz einen Ertrag für 
die Gemeinde dar, der unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen ist. Es ist ggf. auch ein „negativer Er-
trag“, der sich durch eine Verminderung des Bestandes entstehen kann, zu veranschlagen.  
 
 
4. Die Zuordnung nach dem Erfüllungszeitpunkt 
 
Im NKF kommt sowohl das kaufmännische Prinzip der Periodenabgrenzung als auch der öffentlich-rechtliche 
Grundsatz der Jährlichkeit zur Anwendung. Die Gemeinde hat daher die Erträge und Aufwendungen in ihrer vo-
raussichtlichen Höhe grundsätzlich in dem Haushaltsjahr in ihrem Haushaltsplan zu veranschlagen, dem sie wirt-
schaftlich zuzurechnen sind. Bei gemeindlichen Erträgen und Aufwendungen, die ohne Gegenleistung der Ge-
meinde entstehen, besteht in der Praxis vielfach Unsicherheit, nach welchen Kriterien die wirtschaftliche Zuord-
nung vorzunehmen ist. Das öffentlich-rechtliche Handeln der Gemeinde erfolgt, auch wenn die Gemeinde nicht zu 
einer Gegenleistung verpflichtet ist, in rechtsverbindlicher Form.  
 
Die Gemeinde zieht z. B. im Rahmen ihrer Steuererhebung einen Dritten durch einen Leistungsbescheid (Verwal-
tungsakt), zu finanziellen Leistungen heran, weil sie dazu nach den einschlägigen Steuergesetzen berechtigt ist. 
Eine entsprechende Handhabung erfolgt auch bei Gemeindeverbänden und Zweckverbänden, die von ihren 
Mitgliedern durch einen Leistungsbescheid eine Umlage erheben dürfen, um ihre Finanzierung zu sichern. Eine 
gleiche Sachlage für die haushaltsmäßige Zuordnung besteht auch in vielen anderen Fällen, z.B. bei erhaltenen 
Zuwendungen, die der Gemeinde durch einen Dritten gewährt werden, oder wenn die Gemeinde z.B. einem Drit-
ten finanzielle Leistungen ohne (gleichwertige) Gegenleistungen im Wege eines Leistungsbescheides nach den 
einschlägigen Sozialgesetzen gewährt. 
 
Für die haushaltsmäßige Zuordnung derartiger Leistungen ist grundsätzlich auf den auch nach den kaufmänni-
schen Grundsätzen zugrunde zu legenden Erfüllungszeitpunkt abzustellen. Dieser wird von der Gemeinde als 
Träger öffentlich-rechtlichen Handelns in ihrem Leistungsbescheid (Verwaltungsakt) festgesetzt. Zu diesem Zeit-
punkt entsteht die Leistungspflicht des Dritten (Erfüllungszeitpunkt) und dadurch die wirtschaftliche Ursache als 
wertbegründender Tatbestand im Sinne des Realisationsprinzips. Gleichzeitig entsteht mit dem förmlichen 
Rechtsakt (Festsetzung im Bescheid) der Anspruch oder die Pflicht der Gemeinde, der eine objektiv nachprüfbare 
wirtschaftliche Zuordnung und einen nach dem Betrag hinreichend zuverlässig bestimmbaren Umfang ermöglicht. 
Es muss dabei  geprüft werden, ob für die Zuordnung des Anspruchs oder der Verpflichtung der Gemeinde auch 
das Wertaufhellungsgebot zur Anwendung kommt (vgl. § 32 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 GemHVO NRW).  
 
 
5. Der Nachweis interner Leistungsbeziehungen 
 
Nach der Vorschrift des § 17 GemHVO NRW sollen in den Fällen, in denen in den Teilplänen des gemeindlichen 
Haushaltsplans (vgl. § 4 GemHVO NRW) zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs der Gemeinde 
auch interne Leistungsbeziehungen erfasst werden, diese dem Jahresergebnis des Teilergebnisplans hinzugefügt 
werden. Die Verpflichtungen sollen bewirken, dass die Gemeinde aus einem eigenen sachlichen Bedürfnis her-
aus die internen Leistungsbeziehungen erfasst, z.B. um die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit bei ihrer 
gemeindlichen Aufgabenerledigung zu belegen.  
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Die internen Leistungsbeziehungen der Gemeinde können auf der Grundlage von Daten der gemeindlichen Kos-
ten- und Leistungsrechnung ermittelt werden. Außerdem kann eine Pflicht zur Erfassung von Erträgen im Rah-
men von internen Leistungsbeziehungen entstehen, wenn die Gemeinde bei der gleichen Steuerart gleichzeitig 
sowohl Steuerberechtigte als auch Steuerpflichtige ist, z. B. bei der Grundsteuer. Eine solche haushaltsmäßige 
Behandlung gilt entsprechend in allen Fällen, in denen die Gemeinde gegenüber sich selber abgabepflichtig ist. 
Eine Erfassung der internen Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisplänen unterstützt zudem die Steuerung 
der Gemeinde und erleichtert das unterjährige Controlling.  
 
Die internen Leistungsbeziehungen verändern dabei nicht das im gemeindlichen Ergebnisplan durch Erträge und 
Aufwendungen veranschlagte Ressourcenaufkommen und den veranschlagten Ressourcenverbrauch. Die betref-
fenden Leistungserträge und Aufwendungen entstehen lediglich innerhalb der gemeindlichen Verwaltung. Deren 
Erfassung ermöglicht eine zutreffende haushaltsmäßige Abbildung des tatsächlichen und intern abgewickelten 
haushaltswirtschaftlichen Geschehens. Im Ergebnisplan der Gemeinde werden daher nur die Ergebnisse aus den 
Teilplänen zusammengeführt, die vor der Veranschlagung der internen Leistungsbeziehungen ermittelt wurden. 
Dabei ist zu beachten, dass die internen Leistungsbeziehungen nicht zu Zahlungsströmen innerhalb der gemeind-
lichen Verwaltung führen, sodass der gemeindliche Finanzplan unberührt bleibt. 
 
 
6. Die Zeitreihe im Ergebnisplan 
 
Die Gemeinde hat ihrer Haushaltsplanung eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und 
in den gemeindlichen Haushaltsplan einzubeziehen (vgl. § 84 GO NRW). Dieser Planungszeitraum geht vom 
laufenden Haushaltsjahr aus. Die Gemeinde muss für diesen Planungszeitraum ihre Leistungskraft offenlegen, 
aber auch zeigen, wie sie die stetige Aufgabenerfüllung künftig sichert. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft wird 
dabei anhand des aufgezeigten Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs sowie des Bedarfs der 
Gemeinde an Finanzmitteln innerhalb der mehrjährigen Ergebnis- und Finanzplanung gemessen. Diese Pla-
nungsweise erfordert, im Zeitraum der mehrjährigen Planung die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen in 
ihrer voraussichtlichen Höhe sowie die Einzahlungen in der zu erzielenden Höhe und die Auszahlungen in Höhe 
der voraussichtlich zu leistenden Beträge jahresbezogen und nach ihren Arten abzubilden. Dadurch werden die 
haushaltswirtschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde vorausschauend aufgezeigt.  
 
Die Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan (Ergebnisplan) verändert 
aber nicht den dafür bestimmten fünfjährigen Planungszeitraum, in dessen Mittelpunkt das neue Haushaltsjahr 
steht. Vielmehr wird die gesetzliche Festlegung noch durch die Regelung konkretisiert, nach der im gemeindli-
chen Haushaltsplan den für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen die Ergebnisse 
der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungsposi-
tionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen sind. 
 
Mit der Abbildung einer solchen Zeitreihe im gemeindlichen Ergebnisplan wird die gemeindliche Haushaltswirt-
schaft in einer siebenjährigen Zeitreihe aufgezeigt, die bei Festsetzungen der gemeindlichen Haushaltssatzung 
auch acht Jahre umfassen kann. Der Rat der Gemeinde hat bei seinen Beratungen und der Beschlussfassung 
über die Haushaltssatzung der Gemeinde nicht nur das Haushaltsjahr, sondern auch die weiteren Jahre der mit-
telfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, aber auch zwei Jahre der Vergangenheit im Blickfeld. Die gemeindliche 
Haushaltsplanung in einer solchen mehrjährigen Zeitreihe ist daher, bezogen auf die einzelnen Haushaltspositio-
nen im Ergebnisplan, sorgsam und gewissenhaft durchzuführen. 
 
 
7. Die Besonderheiten bei ÖPP-Projekten 
 
Das Leistungsentgelt aus einem ÖPP-Projekt ist im gemeindlichen Ergebnisplan jeweils in Abhängigkeit von der 
örtlich gewählten Modellvariante zu veranschlagen. Es ist dabei möglich, den Betrag in seine Anteile aufzuspalten 
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und diese jeweils der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit der Gemeinde zuzuordnen. Die 
Anteile des Entgeltes, die für den Betrieb und zur Unterhaltung eines Objektes anfallen, sind dabei als Aufwen-
dungen in den gemeindlichen Ergebnisplan aufzunehmen.  
 
Im Ergebnisplan sind aber auch mögliche Erträge aus dem Betrieb des Objektes zu veranschlagen. Eine pau-
schale Zuordnung nach dem Prinzip der „überwiegenden Zugehörigkeit“, z.B. zur gemeindlichen Investitionstätig-
keit, ist in diesem Zusammenhang zu vermeiden. Die von der Gemeinde vorzunehmende Zuordnung wird jedoch 
dadurch erleichtert, dass die Bieter zuvor bei der Angebotsabgabe i.d.R. von der Gemeinde aufgefordert werden, 
die Preise für einzelne Leistungsbereiche, z. B. den Bau, den Betrieb, die Unterhaltung und die Finanzierung des 
Objektes gesondert anzugeben. 
 
 
8. Nicht zulässige Veranschlagungen 
 
8.1 Keine Veranschlagung „periodenfremder“ Erträge und Aufwendungen 
 
Im Zusammenhang mit der Veranschlagung von gemeindlichen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan ist 
zu beachten, dass gemeindliche Erträge und/oder Aufwendungen nicht gesondert oder zusätzlich als neutrale 
Erträge und Aufwendungen in Form von „betriebsfremd“ und/oder „periodenfremd“, wie es betriebswirtschaftlich 
in der Privatwirtschaft erfolgt, veranschlagt werden dürfen. Im gemeindlichen Bereich können aber auch „perio-
denfremde Erträge und Aufwendungen“ entstehen. Diese Sachlage ist möglich, weil z. B. aufgrund der gesonder-
ten Regelung in § 23 GemHVO NRW gemeindliche Erträge und Aufwendungen ggf. Vorjahre betreffen können 
oder Rückzahlungen aus in einem Vorjahr erhaltenen Zuwendungen für laufende Zwecke entstehen oder Erträge 
und Aufwendungen, weil diese nicht mehr im Jahresabschluss des Haushaltsjahres erfasst werden konnten. 
 
Derartige gemeindliche Erträge und/oder Aufwendungen müssen gleichwohl unter den jeweils zutreffenden und 
vorgegebenen Ertrags- und/oder Aufwandsarten veranschlagt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Erträge 
und Aufwendungen nach der wirtschaftlichen Zurechnung (Periodenabgrenzung) einem einzelnen Haushaltsjahr 
zuzuordnen sind (vgl. § 11 GemHVO NRW). Die Gemeinde muss deshalb im Rahmen ihrer Haushaltsplanung 
abschätzen, ob derartige Erträge und Aufwendungen voraussichtlich entstehen und welchem Haushaltsjahr diese 
zuzurechnen sind bzw. entsprechend veranschlagen.  
 
 
8.2 Keine Veranschlagung der Verrechnungen 
 
Die Gemeinde muss entstehende Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen und aus Wertminderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage 
verrechnen. Derartige Erträge und Aufwendungen sind in der Weise in die gemeindliche Ergebnisrechnung ein-
zubeziehen, dass diese nachrichtlich nach dem Jahresergebnis anzugeben sind. Die Erträge und Aufwendungen 
berühren dadurch nicht die Haushaltsplanung. Ihr nachrichtlicher Ausweis nach dem Jahresergebnis im Ergeb-
nisplan steht dem nicht entgegen.  
 
Die Einbeziehung in den Ergebnisplan nach dem Jahresergebnis der Gemeinde bewirkt dabei nicht, dass solche 
Erträge und Aufwendungen der Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans im Rahmen der laufenden Ver-
waltungstätigkeit der Gemeinde zugerechnet werden müssen. Die Erträge und Aufwendungen entstehen nicht im 
Rahmen des gemeindlichen Haushaltsplans und sind deshalb auch nicht in die Veranschlagung vor dem Jahres-
ergebnis einzubeziehen. Eine nachrichtliche Veranschlagung dieser Aufwendungen soll dann erfolgen, sofern 
dafür die Voraussetzungen der Veranschlagung erfüllt werden können. Die haushaltsrechtliche Einordnung der 
Verrechnung baut auf der gesetzlichen Entscheidung des Landesgesetzgebers auf, auch wenn dieser die Rege-
lung über die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage in der Gemeindehaushaltsverordnung verankert hat.  
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II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Haushaltspositionen des Ergebnisplans): 
 
1.1 Die Inhalte des Ergebnisplans 
 
Der gemeindliche Ergebnisplan ist ein wichtiger Bestandteil des Haushaltsplans der Gemeinde. Er bildet die Zu-
sammenführung der mindestens auszuweisenden Haushaltspositionen mit dem vorgegebenen Planungszeitraum 
ab (vgl. §§ 1 und 2 GemHVO NRW). Die Gemeinde hat bei ihrer Ergebnisplanung das Prinzip der Periodenab-
grenzung anzuwenden und nicht wie beim gemeindlichen Finanzplan, das Prinzip der Kassenwirksamkeit. Diese 
Vorgaben führen dazu, dass im gemeindlichen Ergebnisplan alle im Haushaltsjahr und den folgenden drei Pla-
nungsjahren voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen von der Gemeinde zu veran-
schlagen sind, die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zugerechnet werden (vgl. § 11 GemHVO NRW).  
 
Bei der Veranschlagung hat die Gemeinde außerdem das Bruttoprinzip zu beachten, sodass die gemeindlichen 
Aufwendungen grundsätzlich nicht mit den Erträgen der Gemeinde verrechnet werden dürfen. Es bestehen dazu 
aber Ausnahmen, z. B. für Abgaben, die bei den Erträgen abzusetzen sind, wenn die Gemeinde die erhaltenen 
Abgaben zurückzuzahlen hat, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen (vgl. § 23 Absatz 2 GemH-
VO NRW). Diese Regelung wirkt sich unmittelbar auch auf den gemeindlichen Finanzplan aus, denn in diesen 
Fällen sind die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen regelmäßig zahlungswirksam. Für alle Erträge und 
Aufwendungen der Gemeinde, unabhängig davon, ob diese zahlungswirksam sind oder nicht, stellt der Ergebnis-
plan die Ermächtigungsgrundlage für die Bewirtschaftung im Haushaltsjahr dar. 
 
 
1.2 Die Komponenten des Ergebnisplans 
 
Der gemeindliche Ergebnisplan ist in Staffelform aufzustellen. Er weist Aufwendungen und Erträge der Gemein-
de, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche 
Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge bzw. die gemeindlichen Geschäftsvorfälle aus der laufenden Ver-
waltungstätigkeit der Gemeinde und bei ihr entstehenden außerordentlichen Vorgänge deutlich unterschieden.  
Die Veranschlagung im Ergebnisplan und deren Abbildung sind auf die wesentlichen Angaben beschränkt wor-
den, damit der gemeindliche Haushaltsplan insgesamt verständlich und lesbar bleibt. Die vorgenommene Spezia-
lisierung der Haushaltspositionen im Ergebnisplan soll dabei dem Grundsatz der Haushaltsklarheit in ausreichen-
dem Maße Rechnung tragen.  
 
Der Ergebnisplan der Gemeinde hat nicht nur die nach dieser Vorschrift mindestens erforderlichen Haushaltsposi-
tionen für das Haushaltsjahr, sondern auch entsprechende Positionen für die drei dem Haushaltsjahr folgenden 
Planungsjahre sowie zwei weitere Vorjahre zu enthalten (vgl. § 1 Absatz 3 GemHVO NRW). Er zeigt daher in 
einer Zeitreihe jahresbezogen die Arten, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen der Gemeinde 
auf. Gleichzeitig stellt der Ergebnisplan die Ermächtigungsgrundlage für die Bewirtschaftung der veranschlagten 
Erträge und Aufwendungen durch die gemeindliche Verwaltung dar. Er ist die Grundlage für die Haushaltswirt-
schaft der Gemeinde im Haushaltsjahr und für die Haushaltsausführung durch die gemeindliche Verwaltung ver-
bindlich (vgl. § 79 Absatz 3 GO NRW). Der gemeindliche Ergebnisplan muss deshalb die haushaltsrechtlich vor-
gegebene Mindestgliederung aufweisen.  
 
Bei der Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan ist von der Gemeinde außerdem das 
Bruttoprinzip zu beachten. Die gemeindlichen Aufwendungen dürfen grundsätzlich nicht mit den Erträgen der 
Gemeinde verrechnet werden, denn das gemeindliche Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch 
sind getrennt voneinander zu veranschlagen (vgl. § 11 Absatz 1 GemHVO NRW). Es bestehen aber dazu auch 
Ausnahmen, z. B. für Abgaben (vgl. § 19 Absatz 1 GemHVO NRW). Anderseits entstehen z. B. aus Erlösen aus 
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der Veräußerung von gemeindlichen Vermögensgegenständen nicht in jedem Einzelfall immer auch Erträge für 
die Gemeinde. Die Veräußerungserlöse berühren die gemeindliche Ergebnisrechnung nur dann, wenn zwischen 
den Einzahlungen bei der Gemeinde und dem bisher bilanzierten Buchwert eine Differenz besteht, die für die 
Gemeinde zu Erträgen aber auch zu Aufwendungen führen kann. Auch bei Erhöhungen oder Verminderungen 
des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen der Gemeinde kann sich eine 
entsprechende Ergebniswirksamkeit für die Gemeinde ergeben. 
 
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die grundsätzliche Übereinstimmung des Ergebnisplans 
der Gemeinde mit dem gemeindlichen Finanzplan zwar gegeben ist, sich jedoch in der Regelung des Absatzes 2 
dieser Vorschrift und daher auch im Muster über den gemeindlichen Ergebnisplan nicht übereinstimmt. Der Saldo 
aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen sollte nicht das Ergeb-
nis der laufenden Verwaltungstätigkeit darstellen, sondern vielmehr nur das ordentliche Jahresergebnis dar. Erst 
die Summe aus dem Jahresergebnis und aus dem Finanzergebnis sollte das Ergebnis der laufenden Verwal-
tungstätigkeit bilden. Eine solche Gliederung im Ergebnisplan würde der Gliederung im gemeindlichen Finanzplan 
entsprechen. Das nachfolgende Schema zeigt die Komponenten des Ergebnisplans auf (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 265 „Die Komponenten des Ergebnisplans“ 
 
Die rechtlichen Vorgaben, die z. B. in Form der allgemeinen Planungsgrundsätze (vgl. § 11 GemHVO NRW) noch 
näher bestimmt werden, sind von der Gemeinde bei der Aufstellung des jährlichen Ergebnisplans zu beachten 
(vgl. Nummer 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Sofern bei 
einzelnen gemeindlichen Geschäftsvorfällen keine eindeutige Zuordnung zu einer Haushaltsposition des Ergeb-
nisplans möglich ist, kann die Zuordnung nach dem Schwerpunktprinzip vorgenommen werden. Das für den Er-
gebnisplan veröffentlichte Muster wird den Gemeinden zur Anwendung empfohlen (vgl. Nummer 1.2.1 des ge-
nannten Runderlasses). 
 
 
1.3 Die Positionen im Ergebnisplan  
 
Nach der Vorschrift müssen im gemeindlichen Ergebnisplan mindestens die folgenden Haushaltspositionen ent-
halten sein. Die Gemeinde kann daher auf die Gliederung des Ergebnisplans nach ihren Konten verzichten, zu-
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mal diese haushaltswirtschaftlichen Buchungsstellen vielfach bezogen auf die gemeindlichen Ertrags- und Auf-
wandsarten für deckungsfähig erklärt worden sind. Die Positionen, die mindestens im gemeindlichen Ergebnis-
plan enthalten sein müssen, werden nachfolgend vorgestellt (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 266 „Die Positionen im Ergebnisplan“ 
 
Die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen sind daher im Ergebnisplan der Gemeinde unter Einbeziehung der 
mindestens auszuweisenden Haushaltspositionen nach Arten bzw. Zwecken zu veranschlagen, denn die Arten 
der Erträge zeigen die Quellen des Ressourcenaufkommens bzw. dessen Herkunft auf und die Arten der Auf-
wendungen den zweckbezogenen Ressourcenverbrauch. Gleichzeitig ist dabei nach ordentlichen und außeror-
dentlichen Erträgen und Aufwendungen zu trennen. 
 
Bei der Veranschlagung im gemeindlichen Ergebnisplan ist zudem das Bruttoprinzip zu beachten. Die gemeindli-
chen Erträge und Aufwendungen sind daher in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen (vgl. § 11 
GemHVO NRW). Eine Ausnahme davon besteht lediglich für die Veranschlagung von Bestandsveränderungen 
und Abgaben, bei denen die Saldogröße als Ansatz ausreichend ist. Außerdem sind die ordentlichen Erträge und 
ordentlichen Aufwendungen getrennt von den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen 
zu veranschlagen. Eine Trennung in neutrale Erträge und neutrale Aufwendungen im betriebswirtschaftlichen 
Sinne von „betriebsfremd“ und/oder „periodenfremd“ ist bei der gemeindlichen Veranschlagung im Ergebnisplan 
jedoch nicht vorzunehmen. 
 
Auf den Ausweis der oben benannten Haushaltspositionen, die nach der Vorschrift mindestens als einzelne Posi-
tionen auszuweisen sind, sowie auf die Bildung und den Ausweis von den in der Vorschrift benannten Summen 
und Salden kann nicht verzichtet werden. Für den Ergebnisplan besteht keine formale Verzichtsmöglichkeit, denn 
deren Anwendung würde erfordern, dass in der siebenjährigen Zeitreihe des gemeindlichen Haushaltsplans unter 
der Position keine Ermächtigung zu veranschlagen oder auszuweisen ist. Ein solcher Sachverhalt dürfte bei den 
wenigen verbindlichen Haushaltspositionen faktisch nicht entstehen. Eine Verzichtsmöglichkeit für Haushaltsposi-
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tionen besteht daher nur für die Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne in den Teilplänen des gemeindlichen 
Haushaltsplans (vgl. § 4 Absatz 6 GemHVO NRW). 
 
 
1.4 Die Begriffe „ordentlich“ und „außerordentlich“ 
 
1.4.1 Der Begriff „ordentlich“ 
 
Im gemeindlichen Haushaltsrecht wird der Begriff „ordentlich“ für die Gestaltung des Aufbaus des gemeindlichen 
Ergebnisplans verwendet. Der Begriff „ordentlich“ wird dazu nach dem Ausschlussprinzip definiert, d.h. alle Auf-
wendungen und Erträge, die nicht zum außerordentlichen Ergebnis gehören, sind dem ordentlichen Ergebnis 
zuzurechnen, soweit sie nicht zum Finanzergebnis gehören. Zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 
der Gemeinde gehören dabei alle diejenigen gemeindlichen Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der 
gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde anfallen oder entstehen.  
 
Das „Ordentliche Jahresergebnis“ als Saldogröße aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen soll dabei 
ein Abbild der Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Rahmen ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit darstellen, denn 
die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sind regelmäßig wiederkehrende und planbare Erträge und Aufwen-
dungen. Die Saldogröße stellt gleichzeitig das geplante Ergebnis des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde im 
Haushaltsjahr aufgrund des voraussichtlich erzielbaren Ressourcenaufkommens sowie des voraussichtlich ent-
stehenden Ressourcenverbrauchs der Gemeinde dar.  
 
 
1.4.2 Der Begriff „außerordentlich“ 
 
Der Begriff „außerordentlich“ wird im Rahmen der Veranschlagung von gemeindlichen Erträgen und Aufwendun-
gen im Ergebnisplan zur Abgrenzung verwendet, ob Geschäftsvorfälle der Gemeinde zu ordentlichen oder zu 
außerordentlichen Erträgen oder Aufwendungen führen. Um Erträge und Aufwendungen aus den Geschäftsvor-
fällen der Gemeinde als außerordentlich zu klassifizieren, müssen die nachfolgend aufgezeigten Voraussetzun-
gen kumulativ vorliegen (vgl. Abbildung).  
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Abbildung 267 „Die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen“ 
 
Der Begriff dient zudem formell dem Aufbau des gemeindlichen Ergebnisplans. Die gemeindlichen Erträge und 
Aufwendungen dürfen nur dann als außerordentlich im gemeindlichen Ergebnisplan veranschlagt werden, wenn 
diese nicht im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit der Gemeinde, sondern durch oder aufgrund außerge-
wöhnlicher Ereignisse entstehen. Der haushaltsrechtliche Begriff ist daher in der örtlichen Anwendung durch die 
Gemeinde eng auszulegen. 
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Bei der haushaltsmäßigen Behandlung von gemeindlichen Erträgen und Aufwendungen darf zudem der Begriff 
„außerordentlich“ nicht mit den Begriffen „überplanmäßig“ und „außerplanmäßig“ verwechselt werden. Diese 
Begriffe werden bei entstehenden Aufwendungen verwendet, für die keine Ermächtigungen im gemeindlichen 
Haushaltsplan veranschlagt worden sind (vgl. § 83 GO NRW). In einem Haushaltsjahr entstehende außerordent-
liche Aufwendungen können daher durchaus auch als „überplanmäßig“ einzustufen sein, wenn diese die im Er-
gebnisplan veranschlagten Haushaltspositionen übersteigen. Sie müssen ggf. auch als „außerplanmäßig“ behan-
delt werden, wenn für deren Entstehen im Haushaltsjahr oder für deren Zwecke keine Haushaltspositionen im 
gemeindlichen Ergebnisplan enthalten sind. 
 
Die Außerordentlichkeit von gemeindlichen Erträgen und Aufwendungen ist auch im NKF-Kontenrahmen enthal-
ten, denn nach dem „Kommunalen Kontierungsplan“ liegen außerordentliche Erträge und Aufwendungen dann 
vor, wenn diese nicht den für ordentliche Erträge und Aufwendungen vorgesehenen Kontengruppen zuzuordnen 
sind (vgl. Nr. 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.5 Die Veranschlagung der ordentlichen Erträge 
 
1.5.1 Zu Nummer 1 (Steuern und ähnliche Abgaben):  
 
Unter der Haushaltsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind gemeindliche Erträge aufgrund der Berechti-
gung der Gemeinde eigenverantwortlich Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) zu erheben, zu veranschla-
gen, soweit nicht Bundes- oder Landesgesetze etwas anderes bestimmen (vgl. § 1 Absatz 1 KAG). Die Erträge 
aus den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie aus den Leistungen wegen der Umsetzung der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende sind ebenfalls unter dieser Haushaltsposition zu erfassen.  
 
Die Steuern und die steuerähnlichen Abgaben sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-
Kontenrahmen der Kontengruppe 40 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 
1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.5.1.1 Die Steuern 
 
1.5.1.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Der Gemeinde steht eine Vielzahl von Steuern zu, u.a. die Realsteuern und die Gemeinschaftssteuern, sowie 
sonstige Steuern, z.B. die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer. Die Steuern werden 
allgemein wie folgt definiert: „Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leis-
tung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt 
werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Ein-
nahmen kann Nebenzweck sein“ (vgl. § 3 Absatz 1 Satz 1 AO). Zu den Realsteuern der Gemeinde zählen die 
Grundsteuer und die Gewerbesteuer (vgl. § 3 Absatz 2 AO).  
 
Die Grundsteuer A und B wird von der Gemeinde für den im Gemeindegebiet liegenden Grundbesitz erhoben 
(vgl. § 1 GrStG). Die Grundsteuer A betrifft dabei die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke und die Grund-
steuer B die sonstigen Grundstücke (vgl. § 2 Nummer 1 und 2 GrStG). Die Steuerpflicht der Grundstückseigen-
tum entsteht grundsätzlich mit Beginn des Haushaltsjahres (Kalenderjahr), für das von der Gemeinde die Steuer 
festzusetzen ist (vgl. § 9 GrStG). Die Gewerbesteuer wird von der Gemeinde von den stehenden gewerblichen 
Betrieben erhoben, die eine Betriebsstätte im Gemeindegebiet unterhalten (vgl. §§ 1 ff. GewStG). Die Gemein-
schaftssteuern sind Steuern, die dem Bund und den Ländern, teilweise aber auch den Gemeinden, gemeinschaft-
lich zustehen (vgl. Art. 106 Absatz 3 GG. Die den Gemeinden zustehenden Anteile werden daher als Gemeinde-
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anteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatz-
steuer) bezeichnet. In diesem Zusammenhang steht auch die Gewerbesteuerumlage, die für die Gemeinde je-
doch Aufwand und keinen Ertrag darstellt und entsprechend zu veranschlagen ist. Ob ein Ertrag oder Aufwand 
gegeben ist, muss auch immer im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer geprüft werden.  
 
Die Gemeinde setzt die Steuern auf der Grundlage der vom zuständigen Finanzamt festgesetzten Steuermessbe-
träge und des örtlichen Hebesatzes durch einen rechtsverbindlichen Leistungsbescheid gegenüber den Steuer-
pflichtigen fest. Der Steuermessbescheid bestimmt dabei auch für die gemeindliche Steuerfestsetzung den Steu-
erpflichtigen. Zu dem im Steuerbescheid bestimmten Erfüllungszeitpunkt entsteht der wertbegründende Tatbe-
stand, sodass entsprechend dem Realisationsprinzip erst zu diesem Zeitpunkt die Steuern gemeindliche Erträge 
darstellen. Für den Anspruch oder die Verpflichtung der Gemeinde gegenüber Dritten kann deshalb die Wertauf-
hellung nach § 32 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 GemHVO NRW keine Anwendung finden. Auf die Bestandskraft 
bzw. Rechtskraft des gemeindlichen Bescheides kommt es dabei nicht an.  
 
Der Ausgangspunkt für die Zuordnung ist vielmehr die rechtliche Entstehung durch Erlass eines Leistungsbe-
scheides (Verwaltungsakt) als Ausdruck der Willenserklärung der Gemeinde bei steuerrechtlichen Geschäftsvor-
fällen. Bei der Festsetzung von Steuervorauszahlungen sowie von Steuernachzahlungen ist ebenfalls der Erfül-
lungszeitpunkt (auch Fälligkeitstermin) der wertbegründende Umstand und daher für die Zuordnung zum Haus-
haltsjahr ausschlaggebend. Diese Festlegungen führen dazu, dass die Erträge aus der Steuererhebung der Ge-
meinde immer unter Berücksichtigung des eigenen Handels im jährlichen Haushaltsplan zu veranschlagen sind. 
Zu beachten ist zudem, dass die Gemeinde bei der Erhebung von Steuern auch die Grundsätze der Finanzmittel-
beschaffung nach § 77 GO NRW zu berücksichtigen hat. 
 
 
1.5.1.1.2 Die „interne“ Steuerpflicht  
 
Im Zusammenhang mit der Veranschlagung von ertragswirksamen Steuern ist zu berücksichtigen, dass die Ge-
meinde als Steuerberechtigte in bestimmten Fällen gleichzeitig auch Steuerpflichtige sein kann, z. B. bei der 
Grundsteuer. Sie muss dann den Steuerbescheid an sich selbst richten. Es entsteht eine „interne“ Steuerpflicht. 
Die Erfüllung dieser gemeindlichen Steuerpflicht führt haushaltswirtschaftlich zu einer internen Leistungsbezie-
hung zwischen den beteiligten Stellen der gemeindlichen Verwaltung. Sofern die Gemeinde ihre internen Leis-
tungsbeziehungen haushaltsmäßig erfasst, kann sie auch den Anspruch und die Erfüllung aus ihrer "internen" 
Steuerpflicht" als "Ertrag und Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen" in den betroffenen produktorientierten 
Teilplänen (Teilergebnisplan) veranschlagen (vgl. § 17 GemHVO NRW).  
 
Dieser Ertrag ist daher haushaltswirtschaftlich auch nicht als Steuerertrag der Gemeinde zu veranschlagen. 
Durch diesen „internen“ Geschäftsvorfall wird auch kein kassenmäßiger Zahlungsvorgang verursacht, der sich auf 
den Finanzplan der Gemeinde auswirkt. Ein solcher steuerrelevanter „interner“ Geschäftsvorfall hat für die Ge-
meinde auch zur Folge, dass ein entsprechender Anteil an der gemeindlichen Ertragskraft nicht in den kommuna-
len Finanzausgleich einfließt, weil dessen statistische Datengrundlagen ausschließlich auf der Grundlage von 
zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen der Gemeinde basieren.  
 
Eine „interne Steuerpflicht“ der Gemeinde besteht auch in den Fällen, in den ein „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA) 
der Gemeinde gegenüber der Gemeinde steuerpflichtig ist. Diese steuerrechtliche Sonderform stellt keine ge-
meinderechtlich bestimmte abgrenzbare eigenständige wirtschaftliche Betätigungsform der Gemeinde dar, auch 
wenn diese Form in bestimmten Aufgabenbereichen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung genutzt wird. Die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft verlangt für die Sonderform „Betrieb gewerblicher Art“ keinen gesonderten 
Nachweis innerhalb der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, z. B. im Haushaltsplan der Gemeinde, an den die 
gemeindliche Verwaltung bei ihrer Tätigkeit gebunden ist (vgl. § 79 Absatz 3 GO NRW). Die gemeindlichen „Be-
triebe gewerblicher Art“ stellen daher keinen Dritten gegenüber der Gemeinde dar. Zu einer „internen Steuer-
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pflicht“ der Gemeinde führt aber auch eine vertragliche Vereinbarung, aufgrund derer die Gemeinde die Grund-
steuerpflicht eines Dritten übernimmt. 
 
 
1.5.1.2 Die steuerähnlichen Abgaben 
 
Unter der Haushaltsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind auch die steuerähnlichen Abgaben als ge-
meindliche Erträge zu veranschlagen. Ob steuerähnliche Abgaben vorliegen, richtet sich u.a. danach, ob die 
wesentlichen Merkmale einer Steuer erfüllt sind. Von ihrem materiellen Regelungsinhalt unterscheiden sich die 
steuerähnlichen Abgaben nicht von den Steuern, sodass die steuerähnlichen Abgaben zu mindestens mit ihrem 
Nebenzweck der Erzielung von Erträgen dienen müssen.  
 
Diese Zweckbestimmung grenzt Steuern und steuerähnliche Abgaben von allen außersteuerlichen Geldleis-
tungspflichten, z. B. Gebühren oder Beiträge ab. Eine Orientierung an bzw. eine Abgrenzung nach den Zuord-
nungsvorgaben der amtlichen Finanzstatistik kann für eine zutreffende Veranschlagung im gemeindlichen Ergeb-
nisplan hilfreich sein, z.B. für erhaltene Ausgleichsleistungen, die vom Land aufgrund bestehender Bundesgeset-
ze gezahlt werden. 
 
 
1.5.1.3 Die Gliederung der Haushaltsposition „Steuern“ 
 
Die Haushaltspositionen, die mindestens im gemeindlichen Ergebnisplan enthalten sein müssen, stellen bei jeder 
Ertrags- und Aufwandsart eine Zusammenfassung der einzelnen Arten dar. Die nachfolgende Übersicht soll dabei 
eine Hilfestellung sein (vgl. Abbildung). 
  

 
Die Haushaltsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ 

 
 

KONTENART 
 

KONTO 

401 Realsteuern 

 
4011 
4012 
4013 

 
Grundsteuer A 
Grundsteuer B 
Gewerbesteuer 
 

402 Gemeindeanteil an Gemeinschafts-
steuern 

 
4021 
4022 

 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
 

403 Sonstige Gemeindesteuern 

 
4031 
4032 
4033 
4034 
4039 

 

 
Vergnügungssteuer 
Hundesteuer 
Jagdsteuer 
Zweitwohnungssteuer 
Sonstige örtliche Steuern 

404 Steuerähnliche Erträge 

 
4041 
4042 
4049 

 

 
Fremdenverkehrsabgaben 
Abgaben von Spielbanken 
Sonstige steuerähnliche Erträge 

405 Ausgleichsleistungen 

 
4051 

 
4052 

 

 
Leistungen nach dem Familienleistungs-
ausgleich 
Leistungen wegen der Umsetzung der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende 
 

Abbildung 268 „Die Haushaltsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 2 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1247 

In vielen Fällen bietet es sich mindestens für das interne Buchungsgeschäft und die örtliche Steuerung eine Un-
tergliederung der verbindlichen Haushaltspositionen an. Die Untergliederung der Haushaltsposition soll sich ei-
nerseits am örtlichen Informations- und Steuerungsbedarf und dem Berichtswesen orientieren. Andererseits soll-
ten dabei auch andere sachgerechte Zwecke nicht vernachlässigt werden, z. B. die Meldepflichten der Gemeinde 
zur amtlichen Finanzstatistik. 
 
 
1.5.2 Zu Nummer 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):  
 
1.5.2.1 Die Zuwendungen 
 
Unter der Haushaltsposition „Zuwendungen und Umlagen“ sind einerseits die Zuwendungen als Finanzleistungen 
von Dritten zu veranschlagen, die der Gemeinde für laufende Zwecke gewährt werden. Unter dem Begriff „Zu-
wendungen“ sind dabei die Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen oder privaten Be-
reich an die Gemeinde zu verstehen, die nicht ausdrücklich vom Zuwendungsgeber für die Durchführung von 
gemeindlichen Investitionen bestimmt worden sind. Die erhaltenen Zuwendungen für laufende Zwecke können 
von der Gemeinde nach Bestandskraft des erhaltenen Zuwendungsbescheides oder der „Subventionsverfügung“ 
unmittelbar als gemeindlicher Ertrag erfasst werden, denn die Zuwendungsbescheide entfalten eine wertbegrün-
dende Wirkung, sodass ab dem genannten Zeitpunkt dem Realisationsprinzip Genüge getan ist. Die möglichen 
unterjährigen Einzahlungstermine für die Zuwendung müssen hinsichtlich der Veranschlagung der Zuwendung im 
gemeindlichen Ergebnisplan nicht gesondert von der Gemeinde berücksichtigt werden. 
 
Zu den erhaltenen Zuwendungen, die unter dieser Haushaltsposition als Erträge der Gemeinde zu veranschlagen 
sind, zählen z. B. die Schlüsselzuweisungen und die sonstigen Bedarfszuweisungen des Landes NRW an die 
Gemeinde (vgl. § 19 GFG NRW). Der Finanz- und Lastenausgleich des Landes für die Gemeinde erfolgt zu der 
Ergänzung der sonstigen voraussichtlich erzielbaren gemeindlichen Erträge. Es kann aber durch gesonderte 
Bestimmungen zu den Zuwendungen des Landes festgelegt worden sein, dass bestimmte Zuwendungen von der 
Gemeinde investiv zu verwenden sind (vgl. § 1 Absatz 2 GFG NRW). Das Innenministerium und das Finanzminis-
terium geben regelmäßig in einem gemeinsamen Erlass auf der Grundlage des jährlichen Gemeindefinanzie-
rungsgesetzes die haushaltsmäßige Zuordnung und die Zweckbestimmung mit den Haushaltsansätzen für die 
Zuweisungen bekannt, die den Gemeinden und Gemeindeverbänden nach Maßgabe des Landeshaushalts für 
das jeweilige Haushaltsjahr gewährt werden sollen (vgl. § 22 GFG NRW). Sonstige allgemeine Zuweisungen und 
Zuwendungen für laufende Zwecke, die der Gemeinde von Dritten gewährt werden, sind ebenfalls unter dieser 
Haushaltsposition zu veranschlagen, z. B. die fachbezogene Kreispauschale im Feuerwehrbereich. 
 
Zu den unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagenden Zuwendungen gehören auch die rückzahlbaren 
Zuwendungen, die der Gemeinde als Darlehen gewährt werden. Eine unbedingte Rückzahlungsverpflichtung 
bedeutet dabei, dass der Zuwendungsgeber sein Kapital nicht dauerhaft oder zeitlich unbegrenzt, ggf. aber lang-
fristig, der Gemeinde zur Verfügung stellen will. Diese Absicht des Zuwendungsgebers, die z.B. im Zuwendungs-
bescheid festgelegt worden ist, führt dazu, dass solche Zuwendungen für die Gemeinde eine „zeitraumbezogene 
Finanzierungshilfe“ darstellen. Derartige Darlehen können der Gemeinde aber auch für Zwecke der laufenden 
Verwaltungstätigkeit, bezogen auf ein einzelnes Haushaltsjahr, gewährt worden sein. Ein solches Darlehen ist 
auch dann als eine vom Zuwendungsgeber festgelegte Zahlungsform zu betrachten, denn die Gewährung einer 
Zuwendung für laufende Zwecke der Gemeinde steht im Vordergrund der Zuwendungsgewährung.  
 
Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus der investiven Finanzierung von gemeindlichen Vermö-
gensgegenständen sind auch unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 2.1 
GemHVO NRW). Die zuvor erhaltenen investiven Zuwendungen sind im gemeindlichen Finanzplan unter den 
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit, gesondert als „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ zu veran-
schlagen (vgl. § 3 Absatz 1 Nummer 15 GemHVO NRW). Nach der Aktivierung eines damit finanzierten gemeind-
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lichen Vermögensgegenstandes kann dann aufgrund der erhaltenen Zuwendung ein entsprechender Sonderpos-
ten auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden.  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Sonderposten werden aktivierten abnutzbaren Vermögensgegen-
ständen zugeordnet, sodass sich deren Wertminderungen auch auf die Sonderposten auswirken. Entsprechend 
und im Gleichklang mit den Abschreibungen (vgl. § 35 GemHVO NRW), müssen auch die den Vermögensgegen-
ständen zugeordneten Sonderposten (vgl. § 43 Absatz 5 GemHVO NRW) aufgelöst werden. Die Abschreibungen 
als gemeindliche Aufwendungen sowie der Auflösungsbetrag als Ertrag der Gemeinde sind im gemeindlichen 
Ergebnisplan zu veranschlagen. Dem Ressourcenverbrauch steht damit ein Ressourcenaufkommen entgegen, 
sodass sich die haushaltsmäßige Belastung der Gemeinde dadurch vermindert.  
 
Die Zuwendungen für laufende (nicht investive) Zwecke sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen 
NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 41 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 
und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.5.2.2 Die allgemeinen Umlagen 
 
Unter der Haushaltsposition „Zuwendungen und Umlagen“ sind auch die allgemeinen Umlagen als gemeindliche 
Erträge zu veranschlagen, die der Gemeinde gewährt werden oder auf die sie einen Anspruch hat. Derartige 
Umlagen werden i.d.R. von Dritten aufgrund eines bestimmten Schlüssels zur Deckung des Finanzbedarfs der 
Gemeinde im Haushaltsjahr und ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich der empfangsbe-
rechtigten Gemeinde geleistet. Solche erhaltenen Umlageleistungen sind grundsätzlich dem Haushaltsjahr zuzu-
ordnen, auf das sich der Festsetzungsbescheid der Gemeinde zur Heranziehung der Umlagezahler bezieht (Er-
füllungszeitpunkt) und entsprechend im Ergebnisplan zu veranschlagen. Für diese Zuordnung gilt, dass erst zu 
dem Erfüllungszeitpunkt, der in dem betreffenden Leistungsbescheid festgesetzt ist, der wertbegründende Tatbe-
stand entsteht und damit unter Beachtung des Realisationsprinzips die Ertragswirksamkeit der Leistungen der 
Umlagepflichtigen.  
 
Diese Sachlage bedeutet für die Erhebung der Umlage durch den Anspruchsberechtigten, dass die Umlage-
grundlagen für das Haushaltsjahr, für das die Umlage erhoben wird, rechtlich bestimmt sein müssen, um als 
Messgrößen für die Umlage genutzt werden zu können. Der Leistungsbescheid stellt damit das ausschlaggeben-
de haushaltsmäßige Zuordnungskriterium für die Gemeinde bei der Veranschlagung von Umlagen dar. Diese 
haushaltsrechtliche Zuordnung folgt somit dem Bestehen eines gemeindlichen Rechtsanspruchs bzw. Erfüllungs-
anspruchs (Realisierbarkeit) und nicht dem Prinzip der möglicherweise davorliegenden ungewissen und nicht 
konkretisierbaren „wirtschaftlichen Verursachung“. Die Bindung des Umlageaufwandes an das Vorliegen eines 
gemeindlichen Bescheides gebietet zudem das öffentlich-rechtliche Handeln der Gemeinde als Umlageberechtig-
ten. Sie trägt auch der notwendigen periodengerechten Zuordnung (Erfüllungstermin) im Sinne des NKF in aus-
reichendem Maße Rechnung. 
 
Unter der Haushaltsposition „Zuwendungen und Umlagen“ sind jedoch nicht die Erträge der Gemeinde aus erho-
benen Kostenumlagen zu veranschlagen. Diese Erträge entstehen dadurch, dass die Gemeinde besondere Leis-
tungen für eine andere Stelle erbringt, z.B. Güter oder Dienstleistungen. Die Aufwendungen dafür werden der 
Gemeinde entweder vollständig oder anteilig erstattet. Der Erstattung liegt dabei i.d.R. ein auftragsähnliches 
Verhältnis zugrunde. Diese entsteht i.d.R. aus einer öffentlich-rechtlichen Leistungspflicht eines Dritten, die dieser 
in Finanzmitteln (Geld) zu erfüllen hat. 
 
Die allgemeinen Umlagen sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kon-
tengruppe 41 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses 
des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
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1.5.2.3 Die Gliederung der Haushaltsposition 
 
Die Haushaltspositionen, die mindestens im gemeindlichen Ergebnisplan enthalten sein müssen, stellen bei jeder 
Ertrags- und Aufwandsart eine Zusammenfassung der einzelnen Arten dar. In vielen Fällen bietet es sich mindes-
tens für das interne Buchungsgeschäft und die örtliche Steuerung eine Untergliederung der verbindlichen Haus-
haltspositionen an. Die Untergliederung der Haushaltsposition soll sich einerseits am örtlichen Informations- und 
Steuerungsbedarf und dem Berichtswesen orientieren. Andererseits sollten dabei auch andere sachgerechte 
Zwecke nicht vernachlässigt werden, z.B. die Meldepflichten der Gemeinde zur amtlichen Finanzstatistik. Die 
nachfolgende Übersicht soll dabei eine Hilfestellung sein (vgl. Abbildung). 
  

 
Die Haushaltsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ 
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Allgemeine Umlagen vom Land 
Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) 
 

Abbildung 269 „Die Haushaltsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ 
 
 
1.5.3 Zu Nummer 3 (Sonstige Transfererträge):  
 
1.5.3.1 Die Inhalte der Haushaltsposition 
 
Unter der Haushaltsposition „Sonstige Transfererträge“ sind die Übertragungen von Finanzmitteln, denen keine 
konkreten Gegenleistungen der Gemeinde gegenüberstehen, als gemeindliche Erträge zu veranschlagen. Die 
unter diese Position fallenden Erträge sind von den Steuern und ähnlichen Abgaben, den erhaltenen Zuwendun-
gen und allgemeinen Umlagen inhaltlich abzugrenzen. Sie beinhalten vielfach für die Gemeinde, wie die zuvor 
genannten Erträge keine Verwendungsvorgaben. Zu den hier zu veranschlagenden Erträgen gehören auch 
Rückzahlungen der Gewerbesteuerumlage durch das Land. Dieser Ertrag kann haushaltsmäßig nicht von den 
gemeindlichen Aufwendungen aus der Zahlung der Gewerbesteuerumlage abgesetzt werden. Er stellt auch kei-
nen Steuerertrag für die Gemeinde dar. 
 
Zu den gemeindlichen Erträgen, die unter dieser Haushaltsposition zu erfassen sind, gehören auch Erträge aus 
dem Ersatz von sozialen Leistungen, z. B. Erstattungen von zu Unrecht gezahlten Sozialhilfeleistungen oder 
Erstattungen, weil die Gemeinde gegenüber den Sozialversicherungsträgern oder Krankenkassen in Vorleistung 
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getreten ist. Unter dieser Position sind aber auch Erträge aus Schuldendiensthilfen, die zur Erleichterung des 
Schuldendienstes für aufgenommene Kredite, insbesondere zur Reduzierung der Zinsbelastungen der Gemeinde 
gewährt werden, zu veranschlagen. Zu dieser Haushaltsposition gehören auch gemeindliche Erträge aus Schen-
kungen von Dritten (Geld- und Sachschenkungen) sowie Erträge aus anderen vergleichbaren einseitigen Leis-
tungen zugunsten der Gemeinde. Es können aber auch Versicherungsleistungen als allgemeiner Ersatz für ge-
meindliche Vermögensschäden unter diese Haushaltsposition fallen. 
 
Die sonstigen Transfererträge sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der 
Kontengruppe 42 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses 
des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.5.3.2 Die Gliederung der Haushaltsposition 
 
Die Haushaltspositionen, die mindestens im gemeindlichen Ergebnisplan enthalten sein müssen, stellen bei jeder 
Ertrags- und Aufwandsart eine Zusammenfassung der einzelnen Arten dar. In vielen Fällen bietet es sich mindes-
tens für das interne Buchungsgeschäft und die örtliche Steuerung eine Untergliederung der verbindlichen Haus-
haltspositionen an. Die Untergliederung der Haushaltsposition soll sich einerseits am örtlichen Informations- und 
Steuerungsbedarf und dem Berichtswesen orientieren. Andererseits sollten dabei auch andere sachgerechte 
Zwecke nicht vernachlässigt werden, z. B. die Meldepflichten der Gemeinde zur amtlichen Finanzstatistik. Die 
nachfolgende Übersicht soll dabei eine Hilfestellung sein (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 270 „Die Haushaltsposition „Sonstige Transfererträge“ 
 
 
1.5.3.3 Unentgeltliche Arbeits- und Dienstleistungen 
 
Das bürgerschaftliche Engagement von Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde in Form von Arbeits- oder Dienst-
leistungen kann ergebniswirksam zu veranschlagen sein. Derartige Leistungen stehen regelmäßig mit Pflichten 
der Gemeinde in einem Zusammenhang, z. B. aufgrund der Unterhaltung eines gemeindlichen Vermögensge-
genstandes. Sofern die aufwandswirksamen Leistungen von Bürgern erbracht werden sollen und diese dafür kein 
Entgelt fordern, stellen diese Leistungen geldwerte Sachspenden für die Gemeinde dar. In solchen Fällen muss 
jedoch regelmäßig ein Auftragsverhältnis zwischen der Gemeinde und den beteiligten Bürgern entstehen.  
 
Derartige Sachspenden sollen daher erst dann als Erträge aus Arbeits- oder Dienstleistungen der Bürgerinnen 
und Bürger veranschlagt werden, wenn die Leistungserbringung gegenüber der Gemeinde zugesagt worden ist. 
In diesen Fällen sind dann die sachbezogenen Spenden inhaltlich der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurech-
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nen und als sonstige Transfererträge zu veranschlagen. Die Gemeinde hat dabei eigenverantwortlich sicherzu-
stellen, dass die tatsächlich erbrachten Leistungen zutreffend und ausreichend bewertet und belegt bzw. doku-
mentiert werden. Der Gemeinde bleibt in solchen Fällen die Finanzierung der erbrachten Leistungen erspart. Die 
Unterhaltungsaufwendungen muss die Gemeinde aber periodengerecht bemessen und veranschlagen.  
 
 
1.5.4 Zu Nummer 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):  
 
1.5.4.1 Die Gebühren 
 
Unter der Haushaltsposition „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ sind die gemeindliche Erträge aus den Zah-
lungen Dritter an die Gemeinde zu veranschlagen, weil die Dritten die Leistungen der Gemeinde in Anspruch 
genommen haben. Bei der Veranschlagung von Leistungsentgelten ist daher zu beachten, dass die Gemeinde 
ihre Finanzmittel auch aus Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen zu beschaffen hat (vgl. § 77 Absatz 2 
Nummer 1 GO NRW). Die gemeindlichen Leistungsentgelte werden vielfach auch als Gebühren bezeichnet. Un-
ter dem Begriff „Gebühren“ sind dabei öffentlich-rechtliche Geldleistungen zu verstehen, die als Gegenleistung für 
eine individuell zurechenbare öffentliche Dienstleistung oder Amtshandlung der Gemeinde geschuldet werden. 
Die Erhebung der Gebühren dient dabei der Erzielung von gemeindlichen Erträgen.  
 
Zu den Entgelten sind insbesondere die Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleis-
tungen und Amtshandlungen, z. B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren u.ä., zu zählen (vgl. § 5 KAG NRW). 
Es gehören aber auch z. B. Parkgebühren, Friedhofsgebühren, Gebühren des Rettungsdienstes und der Feuer-
wehr dazu, die erhoben werden, um die Kosten der öffentlichen Leistung möglichst in der Regel zu decken. Dabei 
ist zu beachten, dass von der Gemeinde nur dann Verwaltungsgebühren erhoben werden dürfen, wenn die Leis-
tung von dem Beteiligten beantragt worden ist oder wenn sie ihn unmittelbar begünstigt (vgl. vgl. § 5 Absatz 1 
KAG NRW). Für die Festlegung der Höhe der Verwaltungsgebühren im Rahmen der örtlichen Kalkulation gilt 
regelmäßig, dass das (Verwaltungs-) Gebührenaufkommen die voraussichtlichen produktbezogenen Aufwendun-
gen im betreffenden Produktbereich nicht übersteigen soll (vgl. § 5 Absatz 4 KAG NRW).  
  
Unter dieser Haushaltsposition sind auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von 
öffentlichen Einrichtungen und Anlagen der Gemeinde sowie für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleis-
tungen, z. B. von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung, zu veran-
schlagen. Bei Leistungsentgelten der Gemeinde, denen auch ein privatrechtlicher Charakter zukommt, ist für die 
Abgrenzung mit den gesondert zu veranschlagenden privatrechtlichen Leistungsentgelten zu prüfen, ob die Leis-
tungsentgelte nach den Grundsätzen des KAG zweckbezogen festgesetzt worden sind bzw. erhoben werden. In 
den Fällen, in denen dieser Sachverhalt bei der Gemeinde vorliegt, ist der Schwerpunkt der Veranschlagung auf 
dem öffentlich-rechtlichen Charakter der Entgelte zu legen und die entsprechenden gemeindlichen Leistungsent-
gelte sind dann unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen.  
 
Die Gebühren sind als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen 
NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 43 zugeordnet (vgl. § 27 Abs. 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 
1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.5.4.2 Die zweckgebundenen Abgaben 
 
1.5.4.2.1 Die Abgrenzung der zweckgebundenen Abgaben 
 
Unter der Haushaltsposition „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ sind auch die zweckgebundenen Abgaben 
zu veranschlagen, die von der Gemeinde erhoben werden, aber nicht aus Gründen der Anschaffung oder Herstel-
lung von gemeindlichen Vermögensgegenständen. Mögliche Formen von zweckgebundenen Abgaben sind die 
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Kurtaxe, Kurbeiträge oder auch Fremdenverkehrsbeiträge. Die wichtigsten Arten werden nachfolgend erläutert. 
Die zweckgebundenen Abgaben sind als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in dem vom Innenministerium 
bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 43 zugeordnet (vgl. § 27 Abs. 7 GemHVO NRW 
i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.5.4.2.2 Die Kurbeträge 
 
Die Gemeinde, die nach dem Kurortegesetz ganz oder teilweise als Kurort mit einer Artbezeichnung anerkannt 
ist, kann einen Kurbeitrag erheben. Dieser Beitrag muss für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Un-
terhaltung der zu Heil- oder Kurzwecken bereitgestellten Einrichtungen und Anlagen in dem als Kurort anerkann-
ten Gebiet sowie für die zu Kurzwecken durchgeführten Veranstaltungen verwendet werden (vgl. § 11 Abs. 1 
KAG). Als Kurorte werden dabei die Gemeinden oder Teile von Gemeinden bezeichnet, in denen natürliche Heil-
mittel des Bodens oder des Klimas oder wissenschaftlich anerkannte hydrotherapeutische Heilverfahren oder 
sonstige wissenschaftlich anerkannte Präventions- und Heilverfahren zur Vorbeugung gegen Krankheiten oder zu 
deren Heilung oder Linderung durch zweckentsprechende Einrichtungen angewendet werden und die einen ent-
sprechenden Ortscharakter aufweisen. 
 
Ein Kurbeitrag wird von den Personen, die in einem Kurort eine Unterkunft nehmen, als Gegenleistung dafür 
erhoben, dass ihnen die Möglichkeit geboten wird, die Einrichtungen und Anlagen in Anspruch zu nehmen und an 
den Veranstaltungen teilzunehmen. Die Gemeinde kann durch eine örtliche Kurbeitragssatzung die Personen und 
Einrichtungen zur Einziehung des Kurbeitrages und zur Ablieferung an die Gemeinde verpflichten, die Personen 
zu Heil- oder Kurzwecken gegen Entgelt beherbergen oder in eigenen Einrichtungen betreuen.  
 
 
1.5.4.2.3 Die Fremdenverkehrsbeiträge 
 
Nach dem Kurortegesetz kann die Gemeinde, die ganz oder teilweise als Kurort oder als Erholungsort anerkannt 
ist, sowie die Gemeinde, in denen die Zahl der Fremdübernachtungen im Jahr in der Regel das Siebenfache der 
Einwohnerzahl übersteigt, für die Fremdenverkehrswerbung und für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung 
und Unterhaltung der zu Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten Einrichtungen und Anlagen sowie für die zu 
diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen einen Fremdenverkehrsbeitrag erheben (vgl. § 11 Absatz 5 KAG 
NRW). Der Fremdenverkehrsbeitrag wird von den Personen und den Unternehmen erhoben, denen durch den 
Fremdenverkehr unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Die Beitragspflicht 
erstreckt sich auch auf solche Personen und Unternehmen, die, ohne in der Gemeinde ihre Wohnung oder ihren 
Betriebssitz zu haben, vorübergehend in der Gemeinde erwerbstätig sind. 
 
 
1.5.4.3 Die Auflösung von Sonderposten aus Gebührenüberschüssen 
 
Unter dieser Haushaltsposition sind auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenüberschüs-
sen aus vor dem Haushaltsjahr liegenden Kalkulationszeiträumen zu veranschlagen. Die Gemeinde ist nach dem 
Abgabenrecht verpflichtet, die aus ihren „Gebührenhaushalten“ entstandenen Überschüsse den betreffenden 
Gebührenzahlern innerhalb eines vierjährigen Zeitraumes nach dem Ende des Kalkulationszeitraumes wieder 
zugutekommen zu lassen (vgl. § 6 Absatz 3 KAG NRW). Die Gemeinde hat daher bei einem entstandenen Über-
schuss aus ihrer Gebührenerhebung einen entsprechenden Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz anzuset-
zen, um dieser Verpflichtung nachzukommen und das Vorgehen transparent zu machen (vgl. § 41 Absatz 4 
Nummer 2.3 GemHVO NRW): Sie hat diesen Sonderposten innerhalb der gesetzlich bestimmten Zeit im Rahmen 
ihrer Gebührenerzielung ertragswirksam aufzulösen.  
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1.5.4.4 Die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 
 
Unter dieser Haushaltsposition ist die ertragswirksame Auflösung von in der gemeindlichen Bilanz angesetzten 
Sonderposten zu veranschlagen, die aufgrund von erhobenen Beiträgen für investive gemeindliche Maßnahmen 
bilanziert worden sind (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO NRW). Solche Beiträge sind Geldleistungen 
Dritter an die Gemeinde, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffent-
licher Einrichtungen und Anlagen im Sinne des § 4 Absatz 2 KAG NRW, bei Straßen, Wegen und Plätzen auch 
für deren Verbesserung, jedoch ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung, dienen. Derartige Sonder-
posten sind im Gleichklang mit den gemeindlichen Abschreibungen aus der Nutzung der mit den Beiträgen finan-
zierten abnutzbaren Vermögensgegenstände aufzulösen (vgl. § 35 GemHVO NRW). Der jährliche Auflösungsbe-
trag führt zu gemeindlichen Erträgen, die unter dieser Haushaltsposition zu erfassen sind. 
 
Im Rahmen der Erhebung solcher Beiträge darf daher grundsätzlich noch keine ertragswirksame Veranschlagung 
im gemeindlichen Ergebnisplan erfolgen, denn die Beiträge sind nicht unmittelbar als öffentlich-rechtliche Leis-
tungsentgelte zu erfassen. Die aufgrund der Erhebung bei der Gemeinde kassenmäßig eingehenden „Beitrags-
zahlungen“ stellen zu diesem Zeitpunkt gemeindliche Einzahlungen dar, die im Finanzplan unter der Investitions-
tätigkeit als „Beiträge u.ä. Entgelte“ zu erfassen sind (vgl. § 3 Absatz 1 Nummer 18 GemHVO NRW). Sie sind 
entsprechend der Aktivierung des damit finanzierten gemeindlichen Vermögensgegenstandes als Sonderposten 
auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz anzusetzen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO NRW). 
 
 
1.5.4.5 Die Gliederung der Haushaltsposition 
 
Die Haushaltspositionen, die mindestens im gemeindlichen Ergebnisplan enthalten sein müssen, stellen bei jeder 
Ertrags- und Aufwandsart eine Zusammenfassung der einzelnen Arten dar. In vielen Fällen bietet es sich mindes-
tens für das interne Buchungsgeschäft und die örtliche Steuerung eine Untergliederung der verbindlichen Haus-
haltspositionen an. Die Untergliederung der Haushaltsposition soll sich einerseits am örtlichen Informations- und 
Steuerungsbedarf und dem Berichtswesen orientieren. Andererseits sollten dabei auch andere sachgerechte 
Zwecke nicht vernachlässigt werden, z. B. die Meldepflichten der Gemeinde zur amtlichen Finanzstatistik. Die 
nachfolgende Übersicht soll dabei eine Hilfestellung sein (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 271 „Die Haushaltsposition „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ 
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1.5.5 Zu Nummer 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte):  
 
Unter der Haushaltsposition „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ im gemeindlichen Ergebnisplan sind die Zahlun-
gen Dritter zu veranschlagen, wenn diese die Leistungen der Gemeinde in Anspruch genommen haben und der 
Leistungserbringung bei der Gemeinde ein privates Rechtsverhältnis mit dem Dritten zugrunde liegt, z. B. durch 
erzielte Entgelte aus dem Verkauf von Waren, Drucksachen und sonstigen gemeindlichen Erzeugnissen. Auch 
gemeindliche Erträge aus Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Betriebsanlagen der Gemeinde 
oder aus Eintrittsgeldern sind unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen. Aber auch Erträge aus den Erb-
baurechtsverhältnissen der Gemeinde sowie andere vergleichbare Leistungen gehören zu dieser Haushaltsposi-
tion (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 272 „Die Haushaltsposition „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ 
 
Bei der Veranschlagung von Leistungsentgelten ist zu beachten, dass die Gemeinde ihre Finanzmittel auch aus 
Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen zu beschaffen hat (vgl. § 77 Absatz 2 Nummer 1 GO NRW). Zu-
dem ist bei Leistungsentgelten der Gemeinde, denen auch ein privatrechtlicher Charakter zu kommt, für die Ab-
grenzung zu den gesondert zu veranschlagenden privatrechtlichen Leistungsentgelten zu prüfen, ob die erhobe-
nen Leistungsentgelte nach den Grundsätzen des Kommunalabgabengesetzes zweckbezogen festgesetzt wor-
den sind bzw. erhoben werden. Sofern dieser Sachverhalt oder die Absicht dazu bei der Gemeinde gegeben ist, 
kommt bei gemeindlichen Leistungsentgelten schwerpunktmäßig der öffentlich-rechtliche Charakter zum Tragen, 
sodass solche Entgelte nicht unter dieser Haushaltsposition, sondern unter der Haushaltsposition „Öffentlich-
rechtliche Leistungsentgelte“ zu veranschlagen sind.  
 
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-
Kontenrahmen der Kontengruppe 44 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 
1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.5.6 Zu Nummer 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):  
 
1.5.6.1 Die Kostenerstattungen 
 
Unter der Haushaltsposition „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ im gemeindlichen Ergebnisplan sind ins-
besondere die Erträge aus Kostenerstattungen durch Dritte zu veranschlagen. Diese Erträge entstehen dadurch, 
dass die Gemeinde besondere Leistungen für eine andere Stelle erbringt, z. B. Güter oder Dienstleistungen. Die 
Aufwendungen dafür werden der Gemeinde entweder vollständig oder anteilig erstattet. Der Erstattung liegt dabei 
i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Ebenso sind auch die Erstattungen an die Gemeinde, die aus 
der Leistungsbeteiligung Dritter bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende, beim Ar-
beitslosengeld II und bei der Eingliederung II von Arbeitssuchenden entstehen, unter dieser Haushaltsposition zu 
veranschlagen (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 273 „Die Haushaltsposition „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ 
  
Die Erträge aus einer einzelfallbezogenen Amtshilfe der Gemeinde nach § 4 VwVfG NRW sind ebenfalls unter 
dieser Haushaltsposition zu veranschlagen. Die Leistungserbringung durch die Gemeinde führt regelmäßig zu 
einer Kostenerstattung durch die ersuchende Behörde, die um Unterstützung einer Amtshandlung durch die Ge-
meinde gebeten hat. Für die Veranschlagung solcher Erträge ist jedoch unerheblich, auf welcher Rechtsgrundla-
ge die Erstattungspflicht der ersuchenden Behörde beruht oder ob die vorzunehmende Erstattung die Kosten der 
Gemeinde als Empfänger bzw. Leistungserbringer vollständig oder nur teilweise deckt.  
 
Unter dieser Haushaltsposition sind jedoch von der Gemeinde nicht die Erstattungen zu veranschlagen, die sich 
auf gemeindliche Transferleistungen beziehen. Derartige „Erstattungen von gemeindlichen Leistungen“ stellen für 
die Gemeinde vielmehr Transfererträge dar, z. B. wenn Dritte erhaltene soziale Leistungen ganz oder teilweise 
der Gemeinde zurückzahlen müssen. Auch die Schuldendiensthilfen, die der Gemeinde gewährt werden, stellen 
keine Erstattungen im Sinne dieser Haushaltsposition. Derartige Leistungen Dritter sind im gemeindlichen Ergeb-
nisplan unter der Haushaltsposition „Sonstige Transfererträge“ zu veranschlagen.  
 
Die Kostenerstattungen, die an die Gemeinde gezahlt werden müssen, sind in dem vom Innenministerium be-
kannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 44 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW 
i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.5.6.2 Die Kostenumlagen 
 
Unter der Haushaltsposition „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ im gemeindlichen Ergebnisplan sind von 
der Gemeinde auch die von ihr erhobenen Kostenumlagen zu veranschlagen. Die Gemeinde erhebt i.d.R. dann 
eine spezielle Kostenumlage, wenn bei ihr die Aufwendungen wegen des Auftrags eines Dritten entstanden sind, 
diese jedoch nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt werden und dem Dritten in dieser Größenord-
nung in Rechnung gestellt werden sollen. Derartige Kostenumlagen bedingen daher ertragswirksame Zahlungen 
Dritter an die Gemeinde, weil diese die Leistungen der Gemeinde in Anspruch genommen haben und bei der 
Gemeinde wegen der Leistungserbringung ein Entgeltanspruch zusteht. Die Kostenumlage stellt jedoch keine 
Umlage dar, wie sie von den Umlageverbänden zur allgemeinen Finanzierung ihrer Haushalte erhoben wird. 
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Die Kostenumlagen, die an die Gemeinde gezahlt werden müssen, sind in dem vom Innenministerium bekannt 
gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 44 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den 
Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.5.7 Zu Nummer 7 (Sonstige ordentliche Erträge): 
 
1.5.7.1 Die Inhalte der Haushaltsposition 
 
Als Auffang- oder Sammelposition im gemeindlichen Ergebnisplan sind unter der Haushaltsposition „Sonstige 
ordentliche Erträge“ alle sonstigen ordentlichen Erträge der Gemeinde, die nicht den anderen Ertragspositionen 
zuzuordnen sind zu veranschlagen, z. B. ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.), Säumniszuschläge, Ver-
spätungszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Verzin-
sung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben als Entgelt für die Benutzung öffentlicher Ver-
kehrswege nach der Konzessionsabgabenverordnung. Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge sind unter 
dieser Haushaltsposition z. B. Erträge aus Zuschreibungen bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, 
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellun-
gen zu veranschlagen.  
 
Die ertragswirksamen Änderungen von Bestandskonten der Gemeinde sind unter dieser Haushaltsposition zu 
veranschlagen, wenn der Grund für deren Bestand entfallen ist. Ebenso sind Abfindungszahlungen aufgrund 
eines Dienstherrnwechsels einer Beamtin oder eines Beamten an den aufnehmenden Dienstherrn hier zu erfas-
sen. Unter dieser Haushaltsposition sind auch Erträge aus der Anwendung von Zwangsmitteln im Verwaltungs-
zwangsverfahren sowie Erträge aus Zahlungseingängen von in Vorjahren ausgebuchten Forderungen, aber auch 
aus Erstattungen von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre zu veranschlagen. Unter diese Haus-
haltsposition können aber auch Versicherungsleistungen fallen, die bei gemeindlichen Schadensfällen als Ersatz 
für Vermögensschäden gezahlt werden. 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Erträge aus der Veräußerung von nicht mehr benötigten Vermö-
gensgegenständen nur dann entstehen, wenn sich eine Differenz zwischen dem jeweiligen Veräußerungserlös 
und dem Buchwert des bilanzierten gemeindlichen Vermögensgegenstandes im Zeitpunkt seiner Veräußerung 
ergibt. Derartige Erträge sind dabei ggf. mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (vgl. § 43 Absatz 3 GemH-
VO NRW). Es ist außerdem zu beachten, dass eine vollständige oder teilweise zweckbezogene Inanspruchnah-
me einer bilanzierten gemeindlichen Rückstellung im Haushaltsjahr nicht zu gemeindlichen Erträgen führt, die im 
Ergebnisplan der Gemeinde zu veranschlagen sind. Die aus der gemeindlichen Verpflichtung zu erbringende 
Finanzleistung wird nur als Auszahlung in der gemeindlichen Finanzrechnung erfasst.  
 
Diese Haushaltsposition sollte jedoch dann nicht als ausschließliche Sammelposition im gemeindlichen Ergebnis-
plan enthalten sein, wenn deren Volumen das Volumen der anderen spezielleren Haushaltspositionen übersteigt. 
In einem solchen Fall sollen zusätzliche Positionen im gemeindlichen Ergebnisplan gebildet werden. In den Fäl-
len, in denen sich aus örtlichen Gegebenheiten eine solche Vorgehensweise nicht anbietet, sollte mindestens 
durch gesonderte Erläuterungen die notwendige Transparenz über die unter dieser Haushaltsposition des ge-
meindlichen Ergebnisplans zusammengefassten Erträge der Gemeinde gewährleistet werden.  
 
Sonstige ordentliche Erträge stellen jedoch keine Einzahlungen dar, die bei der Gemeinde eingegangenen sind, 
aber noch nicht den zutreffenden Haushaltspositionen zugeordnet werden konnten. Derartige Zahlungen werden 
oftmals als „unklare Einzahlungen“ behandelt. Sie dürfen nicht zu „unklaren Erträgen“ deklariert und auch nicht 
mit einer solchen Bezeichnung unter dieser Haushaltsposition erfasst werden. Von der Gemeinde nicht zuorden-
bare Zahlungseingänge sind erst dann als gemeindliche Erträge zu erfassen, wenn die haushaltsmäßige und 
periodengerechte Zuordnung geklärt worden ist.  
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Die sonstigen ordentlichen Erträge sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen 
der Kontengruppe 45 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runder-
lasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.5.7.2 Die Gliederung der Haushaltsposition 
 
Die Haushaltspositionen, die mindestens im gemeindlichen Ergebnisplan enthalten sein müssen, stellen bei jeder 
Ertrags- und Aufwandsart eine Zusammenfassung der einzelnen Arten dar. In vielen Fällen bietet es sich mindes-
tens für das interne Buchungsgeschäft und die örtliche Steuerung eine Untergliederung der verbindlichen Haus-
haltspositionen an. Dabei ist zu beachten, dass von der Gemeinde die aus bestimmten Geschäftsvorfällen erziel-
baren Erträge mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW). Die nach-
folgende Übersicht soll eine Hilfestellung für die Untergliederung der Haushaltsposition sein (vgl. Abbildung). 
  

 
Die Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Erträge“ 

 
 

KONTENART 
 

KONTO 

451 Konzessionsabgaben 
 

4511 
 

 
Konzessionsabgaben 

452 Erstattungen von Steuern 
 

4521 
 

 
Erstattungen von Steuern 

454 Erträge aus der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen 

 
4541 

 
4542 

 
4547 

 
 

 
Erträge aus der Veräußerung von Grund-
stücken und Gebäuden 
Erträge aus der Veräußerung von beweg-
lichen Vermögensgegenständen 
Verrechnungen mit der allgemeinen Rück-
lage bei Sachanlagen 
 

455 Erträge aus der Veräußerung von 
Finanzanlagen 

 
4551 

 
4557 

 

 
Erträge aus der Veräußerung von Finanz-
anlagen 
Verrechnungen mit der allgemeinen Rück-
lage bei Finanzanlagen 
 

456 Weitere sonstige ordentliche Erträge 

 
4561 
4562 
4563 

 
 

 
Bußgelder 
Säumniszuschläge 
Erträge aus der Inanspruchnahme von 
Gewährverträgen und Bürgschaften 

457 

 
Erträge aus der Auflösung von 
sonstigen Sonderposten 
 

 
4571 

 
Erträge aus der Auflösung von sonstigen 
Sonderposten 
 

458 Nicht zahlungswirksame ordentliche 
Erträge 

 
4581 
4582 

 
4589 

 
Erträge aus Zuschreibungen 
Erträge aus der Auflösung von Rückstel-
lungen 
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli-
che Erträge 
 

459 Andere sonstige ordentliche Erträge 4591 
 
Andere sonstige ordentliche Erträge 
 

Abbildung 274 „Die Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Erträge“ 
 
Die Erträge, die von der Gemeinde mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, sollten im Haushaltsjahr 
wie das übrige Ressourcenaufkommen erfasst werden (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW). Es sollte aber nach 
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Erträgen aus den Vermögensgegenständen und den Finanzanlagen getrennt werden. Diese Vorgehensweise 
vereinfacht im Rahmen der Ergebnisrechnung den nachrichtlichen Ausweis nach dem Jahresergebnis. Im ge-
meindlichen Finanzplan können bereits die voraussichtlich erzielbaren Erträge aus Vermögensgegenständen 
nachrichtlich angegeben werden. Eine Angabe zu den Finanzanlagen kommt im Rahmen der Haushaltsplanung 
nicht in Betracht. 
 
Die Untergliederung der Haushaltsposition soll sich einerseits am örtlichen Informations- und Steuerungsbedarf 
und dem Berichtswesen orientieren. Andererseits sollten dabei auch andere sachgerechte Zwecke nicht vernach-
lässigt werden, z. B. die Meldepflichten der Gemeinde zur amtlichen Finanzstatistik. 
 
 
1.5.7.3 Keine Veranschlagung besonderer Erträge beim Anlagevermögen 
 
Unter der Haushaltsposition sind nicht die Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegen-
ständen und von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie von Wertveränderungen von Fi-
nanzanlagen zu veranschlagen. Die Erträge entstehen aus dem Verkaufserlös, soweit dieser den aktuellen 
Buchwert des jeweils betroffenen gemeindlichen Vermögensgegenstandes überschreitet. Derartige gemeindliche 
Erträge stehen daher in einem Zusammenhang mit dem entsprechenden noch vorhandenen Ansatz im Anlage-
vermögen in der gemeindlichen Bilanz. Sie sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (vgl. § 
43 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
 
1.5.8 Zu Nummer 8 (Aktivierte Eigenleistungen): 
 
1.5.8.1 Die Inhalte der Haushaltsposition 
 
Unter der Haushaltsposition „Aktivierte Eigenleistungen“ im gemeindlichen Ergebnisplan sind Erträge der Ge-
meinde zu veranschlagen, wenn aus der Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen durch 
eigene Leistungen der Gemeinde gemeindliche Aufwendungen entstanden und der Gemeinde zurechenbar sind, 
z. B. für Material und/oder den Einsatz von Personal (Eigenleistungen). Sie dürfen keine materiellen Zulieferun-
gen Dritter von erheblicher Bedeutung enthalten. Eine ertragswirksame Veranschlagung setzt dabei voraus, dass 
die betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstände zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde und nicht 
zur Veräußerung bestimmt sind und daher im gemeindlichen Anlagevermögen bilanziert werden sollen. Außer-
dem müssen derartige Aufwendungen der Gemeinde als Herstellungskosten zu bewerten und aktivierbar sein 
(vgl. § 33 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
In solchen Fällen bedarf es der ertragsmäßigen Behandlung der gemeindlichen Leistungen als Zuschreibungen, 
deren Werte als gemeindliche Erträge unter dieser Haushaltsposition zu erfassen sind. Das dabei für die Herstel-
lung benötigte Fremdmaterial und die Fremdleistungen sind dagegen als gemeindliche Aufwendungen unter den 
zutreffenden Haushaltspositionen zu erfassen. Solche veranschlagten aktivierten Eigenleistungen der Gemeinde 
müssen deshalb in ihrer Höhe mit den damit in Zusammenhang stehenden aktivierbaren gemeindlichen Herstel-
lungsaufwendungen betragsmäßig übereinstimmen. Außerdem ist bei dieser ergebniswirksamen Veranschlagung 
das Bruttoprinzip und nicht eine Verrechnung zwischen den Aufwendungen und den Erträgen vorzunehmen. 
Diese Haushaltsposition stellt daher die Gegenposition zu den gleichzeitig veranschlagten Herstellungsaufwen-
dungen der Gemeinde dar. 
 
Von der Gemeinde erbrachte Eigenleistungen, die nicht zu einer Aktivierung führen, dürfen unter dieser Haus-
haltsposition nicht erfasst werden. Dazu gehören z. B. angefallene Verwaltungsgemeinkosten, die Beratung und 
Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde und seine Ausschüsse, die Prüfung durch die örtliche Rech-
nungsprüfung. Es dürfen aber auch Leistungen für eigene soziale Einrichtungen und sonstige freiwillige Leistun-
gen nicht als aktivierte Eigenleistungen deklariert und unter dieser Haushaltsposition veranschlagt werden. Derar-
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tige Leistungen stellen keine spezifischen oder fachlich zwingend erforderliche Herstellungsaufwendungen für 
gemeindliche Vermögensgegenstände dar (vgl. § 33 Absatz 3 GemHVO NRW). In diesem Zusammenhang ist es 
auch nicht zulässig, allgemeine Verwaltungskosten als Verwaltungsgemeinkosten und weitere Gemeinkosten der 
Gemeinde in die Herstellungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes einzubeziehen. Solche ge-
meindliche Kosten müssen als den Herstellungskosten nicht zurechenbare Kosten auch bei der Veranschlagung 
im gemeindlichen Ergebnisplan außer Betracht bleiben.  
 
Die aktivierbaren Eigenleistungen der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-
Kontenrahmen der Kontengruppe 47 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 
1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.5.8.2 Die Abgrenzung von Herstellungsaufwendungen 
 
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung der Gemeinde für das Haushaltsjahr dürfte es manchmal schwierig sein, die 
gemeindlichen Herstellungsaufwendungen, denen aktivierte Eigenleistungen gegenübergestellt werden sollen, 
wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzurechnen (vgl. § 11 GemHVO NRW). In einigen Fällen lässt es sich von der 
Gemeinde nicht im Voraus abschätzen, ob aktivierbare Aufwendungen im Haushaltsjahr entstehen werden und 
dadurch aktivierbare Eigenleistungen zu veranschlagen sind.  
 
Insbesondere bei langfristig vorzubereitenden investiven gemeindlichen Maßnahmen, bei denen erst am Ende 
der Planungsphase oder im Rahmen der baulichen Planungen über die Aktivierbarkeit der zu erwerbenden Ver-
mögensgegenstände entschieden werden kann, ist es sachlich gerechtfertigt und vertretbar, die schon in Vorjah-
ren des Haushaltsjahres als Aufwendungen erfassten gemeindlichen Leistungen zusammen mit den Herstel-
lungsaufwendungen des Haushaltsjahres als aktivierbare Eigenleistungen zu veranschlagen, wenn abschätzbar 
ist, dass im neuen Haushaltsjahr auch deren Umfang aus den örtlichen Kenntnissen heraus zu erwarten ist.  
 
Bei der Abgrenzung von fachtechnischen Aufwendungen bzw. Kosten muss von der Gemeinde im Einzelfall ge-
prüft werden, ob nach den haushaltsrechtlichen Vorgaben die entstandenen Aufwendungen dem betreffenden 
gemeindlichen Objekt zugerechnet werden können. Eine Hilfestellung für die Gemeinde kann dabei ggf. das 
Auftraggeber/Auftragnehmerverhältnis bieten. Daraus lässt sich u.a. ableiten, dass gemeindliche Aufwendungen, 
die der Gemeinde als Auftraggeber entstehen, z. B. die Bezahlung von Rechnungen über die Herstellungsleis-
tungen Dritter, nicht als gemeindliche Herstellungskosten aktiviert werden dürfen.  
 
Derartige Aufwendungen dürften i.d.R. keine Bauherrenkosten darstellen (vgl. Kostengruppe 710 der DIN 276), 
denn dazu sind nur Aufwendungen bzw. Kosten zu zählen, die bei der Planung und Durchführung von Baumaß-
nahmen auf der Grundlage von Honorarordnungen, Gebührenordnungen oder nach weiteren vertraglichen Ver-
einbarungen entstehen. In diesem Zusammenhang können daher z.B. Planungsleistungen durch eigenes Perso-
nal der Gemeinde, die sonst vom Auftragnehmer als Architekten- oder Ingenieurleistungen zutragen wären (vgl. 
Kostengruppe 730 der DIN 276), zu gemeindlichen Herstellungskosten werden, wenn die gemeindlichen Leistun-
gen dem herzustellenden Objekt unmittelbar zugerechnet werden können, z. B. als Baunebenkosten. 
 
 
1.5.8.3 Eigenleistungen und Investitionsauszahlungen 
 
Die Möglichkeit der Aktivierung von eigenen Leistungen bei der Herstellung von gemeindlichen Vermögensge-
genständen, z. B. Planungsleistungen durch eigenes Personal, lässt die originäre Erfassung der daraus entstan-
denen (zahlungswirksamen) Aufwendungen der Gemeinde unter der zutreffenden Haushaltsposition im gemeind-
lichen Ergebnisplan unberührt. Ebenso werden die Auszahlungen aufgrund der Personalaufwendungen der Ge-
meinde durch die Aktivierung der Planungsleistungen durch eigenes Personal nicht im entsprechenden Umfang 
zu Auszahlungen, die nunmehr unter der Investitionstätigkeit der Gemeinde zu erfassen wären. Diese Auszah-
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lungen dürfen daher auch nicht in die Ermittlung des Kreditbedarfs für gemeindliche Investitionen einbezogen 
werden (vgl. § 86 GO NRW). Sie führen deshalb auch nicht zu einer entsprechenden Erhöhung der Krediter-
mächtigung in der Haushaltssatzung der Gemeinde (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c GO NRW).  
 
Die Personalauszahlungen bleiben vielmehr haushaltsmäßig entsprechend den entstandenen Personalaufwen-
dungen der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zugeordnet. Diese Zuordnung wird auch dadurch nicht 
aufgehoben, dass die eigenen Leistungen der Gemeinde bei der Herstellung von aktivierbaren gemeindlichen 
Vermögensgegenständen ein Teil der Herstellungskosten sind. In den Fällen, in denen sich die Gemeinde dafür 
entscheidet, etwaige Leistungen durch eigenes Personal zu erbringen und diese den Herstellungskosten eines 
gemeindlichen Vermögensgegenstandes zurechenbar sind, hat sie sich gleichzeitig für eine Eigenfinanzierung 
und nicht für eine Fremdfinanzierung dieser Herstellungsleistungen entschieden.  
 
 
1.5.9 Zu Nummer 9 (Bestandsveränderungen): 
 
Im gemeindlichen Ergebnisplan sind auch Bestandsveränderungen aus fertigen und unfertigen Erzeugnissen und 
unfertigen Leistungen der Gemeinde aus ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit zu veranschlagen, die sich gegen-
über dem Vorjahr ergeben. Sie können sich aus der Veränderung der Menge, aber auch aus Veränderungen des 
Wertes ergeben. Die Abweichungen können auch entstehen, weil die gemeindlichen Erträge auch aus Anlass von 
Leistungen der Gemeinde (Herstellung von Produkten) in den Vorjahren entstanden sein können.  
 
Die Grundlage der Ermittlung der gemeindlichen Bestandsveränderungen ist die Inventur zum jeweiligen Ab-
schlussstichtag, bei der die örtlichen Mengen- und Wertveränderungen zu ermitteln sind. In den Fällen, in denen 
sich bei der Gemeinde voraussichtlich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen oder unfertigen 
Leistungen im Vergleich zum Vorjahr erhöht hat, stellt die Differenz einen Ertrag für die Gemeinde dar, der unter 
dieser Haushaltsposition zu veranschlagen ist. Es ist ggf. auch ein „negativer Ertrag“, der sich durch eine Vermin-
derung des Bestandes entstehen kann, zu veranschlagen.  
 
Die Bestandsveränderungen bei der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-
Kontenrahmen der Kontengruppe 47 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 
1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.6 Die Veranschlagung der ordentlichen Aufwendungen 
  
1.6.1 Zu Nummer 10 (Personalaufwendungen): 
 
1.6.1.1 Die Inhalte der Haushaltsposition 
 
Unter der Haushaltsposition „Personalaufwendungen“ im gemeindlichen Ergebnisplan sind alle anfallenden Auf-
wendungen für die aktiven gemeindlichen Beamtinnen und Beamten sowie für die tariflich Beschäftigten und für 
weitere Personen, die aufgrund von sonstigen Arbeitsverträgen von der Gemeinde beschäftigt werden, zu veran-
schlagen. Die Personalaufwendungen umfassen die Bruttobeträge einschließlich der Nebenbezüge und Lohnne-
benkosten, z. B. Überstundenentlohnung, Weihnachtsgeld, Sozialversicherungsbeiträge u.a. für sämtliche Be-
schäftigte.  
 
Unter dieser Haushaltsposition sind aber auch Aufwendungen aus der Gewährung von Beihilfen sowie Unterstüt-
zungsleistungen für die Beschäftigten zu veranschlagen, auch wenn die Aufwendungen grundsätzlich als Perso-
nalnebenaufwendungen anzusehen sind. Gleichwohl sind diese Aufwendungen nicht unter der Haushaltsposition 
„Sonstige ordentliche Aufwendungen zu erfassen. Ebenso gehören die den Beschäftigten gewährten Leistungs-
bezüge zu der Haushaltsposition (vgl. § 6 LBesG NRW). 
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Von Beginn des Erwerbs von Versorgungsanwartschaften durch die Beamtinnen und Beamten bis zum Zeitpunkt 
der letzten Zahlung von Versorgungsleistungen entstehen aufgrund der Verpflichtungen der Gemeinde entspre-
chende haushaltsmäßige Aufwendungen. Diese Aufwendungen haben einerseits ihre Ursache in den jährlich neu 
entstehenden Versorgungsansprüchen der Beamtinnen und Beamten der Gemeinde. Andererseits können die 
jährlichen Versorgungsleistungen der Gemeinde an ihre Versorgungsempfänger bzw. die Umlagezahlungen an 
eine Versorgungskasse teilweise zu Aufwendungen im betreffenden Haushaltsjahr führen.  
 
Aufgrund der Regelungen, dass bei den gemeindlichen Pensionsrückstellungen der Barwert zu ermitteln ist und 
der Berechnung ein Rechnungszins von fünf Prozent zugrunde zu legen ist, muss in der gemeindlichen Ergebnis-
rechnung der Nachweis über den Zuführungsbetrag nach der Nettomethode geführt werden. Diese Vorgabe gilt 
für die Gemeinde auch bei einer erstmaligen ergebniswirksamen Erfassung der Pensionsrückstellungen. Die 
Möglichkeit, den gesamten Erfüllungsbetrag der gemeindlichen Versorgungsverpflichtungen als Aufwendungen 
und die Abzinsung der Rückstellung als Zinsertrag in der Ergebnisrechung zu erfassen (Bruttomethode), kommt 
daher nicht in Betracht. 
 
Zu den gemeindlichen Personalaufwendungen gehören aber auch die Beiträge der Gemeinde zu den Versor-
gungskassen, z. B. der Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgungskasse. Auch die jährlichen Zuführungen zu Pen-
sionsrückstellungen für die noch tätigen Beschäftigten sowie die Rückstellungen für Urlaubsansprüche und Ar-
beitszeitguthaben der Beschäftigten sind unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen. Dagegen sind die 
Ausgleichszahlungen der Gemeinde, wegen einer zu geringen Beschäftigung von Schwerbehinderten unter der 
Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ zu veranschlagen. 
 
Die Vorschuss- oder sonstige Abschlagszahlungen an die Beschäftigten sind wegen ihres Charakters nicht als 
gemeindliche Personalaufwendungen zu veranschlagen, denn zum Zahlungszeitpunkt stellen diese Finanzleis-
tungen für die Gemeinde noch keine Aufwendungen dar, sondern sind nur in der gemeindlichen Finanzrechnung 
als Auszahlungen zu erfassen. Außerdem sind derartige Finanzleistungen im Rahmen des Jahresabschlusses 
der Gemeinde mit ihrem Stand zum Abschlussstichtag in der gemeindlichen Bilanz als Forderungen gegenüber 
den betreffenden gemeindlichen Beschäftigten anzusetzen. 
 
Die Personalaufwendungen der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-
Kontenrahmen der Kontengruppe 50 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 
1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.6.1.2 Die Gliederung der Haushaltsposition  
 
Die Haushaltspositionen, die mindestens im gemeindlichen Ergebnisplan enthalten sein müssen, stellen bei jeder 
Ertrags- und Aufwandsart eine Zusammenfassung der einzelnen Arten dar. In vielen Fällen bietet es sich mindes-
tens für das interne Buchungsgeschäft und die örtliche Steuerung eine Untergliederung der verbindlichen Haus-
haltspositionen an. Die nachfolgende Übersicht soll dabei eine Hilfestellung sein (vgl. Abbildung). 
  

 
Die Haushaltsposition „Personalaufwendungen“ 

 
 

KONTENART 
 

KONTO 

501 Dienstbezüge 

 
5011 
5012 
5019 

 

 
Dienstbezüge für Beamte 
Entgelte für tariflich Beschäftigte 
Entgelte für sonstige Beschäftigte 

502 Beiträge zu Versorgungskassen  
5022 

 
Beiträge für tariflich Beschäftigte 
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Die Haushaltsposition „Personalaufwendungen“ 

 
 

KONTENART 
 

KONTO 
5029 

 
Beiträge für sonstige Beschäftigte 

503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-
sicherung 

 
5031 
5032 
5039 

 

 
Beiträge für Beamte 
Beiträge für tariflich Beschäftigte 
Beiträge für sonstige Beschäftigte 

504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen 
für Beschäftigte 

 
5041 

 

 
Beihilfen, Unterstützungsleistungen 
für Beschäftigte 
 

505 Zuführungen zu Pensionsrückstel-
lungen für Beschäftigte 

 
5051 

 

 
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 
für Beschäftigte 
 

506 Zuführungen zu Beihilferückstellun-
gen für Beschäftigte 

 
5061 

 
 

 
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 
Beschäftigte 
 

Abbildung 275 „Die Haushaltsposition „Personalaufwendungen“ 
 
Die Untergliederung der Haushaltsposition soll sich einerseits am örtlichen Informations- und Steuerungsbedarf 
und dem Berichtswesen orientieren. Andererseits sollten dabei auch andere sachgerechte Zwecke nicht vernach-
lässigt werden, z. B. die Meldepflichten der Gemeinde zur amtlichen Finanzstatistik. 
 
 
1.6.2 Zu Nummer 11 (Versorgungsaufwendungen): 
 
1.6.2.1 Die Inhalte der Haushaltsposition 
 
Unter der Haushaltsposition „Versorgungsaufwendungen“ im gemeindlichen Ergebnisplan sind die Aufwendungen 
aus Versorgungsleistungen der Gemeinde für ihre nicht mehr tätigen Beschäftigten sowie deren Angehörige zu 
veranschlagen. Derartige Aufwendungen können im Rahmen der Auszahlungen der Versorgungsleistungen oder 
der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse entstehen, wenn zwischen der Inanspruchnahme der bilanzier-
ten Pensionsrückstellungen (Herabsetzungsvolumen) und den Versorgungsauszahlungen eine Differenz besteht.  
 
Von der Gemeinde können ggf. deshalb Versorgungsaufwendungen zu veranschlagen sein, weil sich die Ansprü-
che der Versorgungsempfänger verändert haben. Ein Anlass dafür können die Veränderungen der Sterbetafeln, 
die Erhöhung der Versorgungsansprüche oder andere Anlässe sein, die für die Bemessung der gemeindlichen 
Rückstellungen von Bedeutung sind. In diesen Fällen sind von der Gemeinde auch die Aufwendungen aus Zufüh-
rungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger im Ergebnisplan zu veranschlagen.  
 
Die Gemeinde hat unter dieser Haushaltsposition auch Aufwendungen aus der Gewährung von Beihilfen an die 
Versorgungsempfänger der Gemeinde zu veranschlagen, soweit für die Beihilfezahlungen die dafür in der ge-
meindlichen Bilanz angesetzte Rückstellung nicht ausreicht. Diese Aufwendungen stellen grundsätzlich Perso-
nalnebenaufwendungen dar. Gleichwohl sind diese Aufwendungen nicht unter der Haushaltsposition „Sonstige 
ordentliche Aufwendungen zu erfassen. Ggf. sind auch Aufwendungen zu veranschlagen, die aus Verpflichtungen 
zu Beiträgen zur Sozialversicherung entstehen. 
 
Die Versorgungsaufwendungen der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-
Kontenrahmen der Kontengruppe 51 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 
1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
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1.6.2.2 Die Veranschlagung von Versorgungsaufwendungen  
 
Die Gemeinde hat entsprechend ihrer Verpflichtung, für die nicht mehr tätigen Beschäftigten die Versorgungsleis-
tungen zu erbringen, eine Pensionsrückstellung in der gemeindlichen Bilanz angesetzt. Im Jahr der Auszahlung 
der von der Gemeinde zu leistenden Versorgungsauszahlungen an die Berechtigten wird die dafür gebildete 
Pensionsrückstellung in Anspruch genommen (gemindert oder herabgesetzt). Die von der Gemeinde gezahlten 
Versorgungsleistungen führen dann i.d.R. nicht zu Aufwendungen, die im gemeindlichen Ergebnisplan zu veran-
schlagen sind. 
 
Zu den Zahlungsterminen kann aber der Fall auftreten, dass die bilanzierten Pensionsrückstellungen, deren Höhe 
durch den anzusetzenden Barwert unter Einbeziehung des Abzinsungsfaktors ermittelt wird, nicht ausreichen, um 
den tatsächlichen Erfüllungsbetrag der Gemeinde, also die zu zahlenden Versorgungsleistungen, abzudecken. 
Für den Anteil an den gemeindlichen Versorgungsleistungen, der nicht durch die Pensionsrückstellungen gedeckt 
ist, entstehen dann Aufwendungen für die Gemeinde, die dem Haushaltsjahr zuzurechnen sind, in dem die Ver-
sorgungsauszahlungen vorgenommen werden. Solche Aufwendungen sind unter dieser Haushaltsposition zu 
veranschlagen.  
 
Dieser Sachverhalt kann auch entstehen, wenn die gemeindlichen Versorgungsleistungen über eine Versor-
gungskasse ausgezahlt werden. In diesen Fällen ist zur Bestimmung der im gemeindlichen Ergebnisplan zu ver-
anschlagenden Versorgungsaufwendungen der an die Versorgungskasse zu leistende Umlagebetrag heranzu-
ziehen. Die jährlichen Umlagezahlungen an die Versorgungskassen für die Auszahlung der Versorgungsbezüge 
an die nicht mehr aktiven Beamtinnen und Beamten können deshalb für die Gemeinde daher ganz oder teilweise 
auch jahresbezogen Aufwendungen sein. Der Wertansatz der Pensionsrückstellungen ist deshalb zum Ab-
schlussstichtag nur dann herabzusetzen, wenn der bilanzielle Ansatz höher ist, als es dem Barwert der insgesamt 
noch zu erbringenden Versorgungsleistungen der Gemeinde entspricht.  
 
Unter dieser Haushaltsposition sind auch Aufwendungen der Gemeinde zu veranschlagen, die deswegen entste-
hen, weil die Gemeinde bei einem Dienstherrnwechsel einer Beamtin oder eines Beamten eine Abfindungszah-
lung an den aufnehmenden Dienstherrn leistet, z. B. unter Berücksichtigung des Versorgungslastenverteilungs-
gesetzes oder des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages. In solchen Fällen kann die Abfindungszahlung 
nicht als Inanspruchnahme der Rückstellung behandelt werden, denn die Gemeinde hat eine Verpflichtung ge-
genüber dem aufnehmenden Dienstherrn und nicht mehr gegenüber der Beamtin oder dem Beamten. Die für die 
Beamtin oder den Beamten gebildete Rückstellung ist daher ertragswirksam aufzulösen, denn bei der Gemeinde 
bestehen dann keine Versorgungsverpflichtungen mehr gegenüber diesem bisher Beschäftigten.  
 
 
1.6.2.3 Die Gliederung der Haushaltsposition  
 
Die Haushaltspositionen, die mindestens im gemeindlichen Ergebnisplan enthalten sein müssen, stellen bei jeder 
Ertrags- und Aufwandsart eine Zusammenfassung der einzelnen Arten dar. In vielen Fällen bietet es sich mindes-
tens für das interne Buchungsgeschäft und die örtliche Steuerung eine Untergliederung der verbindlichen Haus-
haltspositionen an. Die nachfolgende Übersicht soll dabei eine Hilfestellung sein (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Haushaltsposition „Versorgungsaufwendungen“ 
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Die Haushaltsposition „Versorgungsaufwendungen“ 
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516 Zuführungen zu Beihilferückstellun-
gen für Versorgungsempfänger 
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Zuführungen zu Beihilferückstellungen für 
Versorgungsempfänger 
 

Abbildung 276 „Die Haushaltsposition „Versorgungsaufwendungen“ 
 
Die Untergliederung der Haushaltsposition soll sich einerseits am örtlichen Informations- und Steuerungsbedarf 
und dem Berichtswesen orientieren. Andererseits sollten dabei auch andere sachgerechte Zwecke nicht vernach-
lässigt werden, z. B. die Meldepflichten der Gemeinde zur amtlichen Finanzstatistik. 
 
 
1.6.3 Zu Nummer 12 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen): 
 
1.6.3.1 Die Inhalte der Haushaltsposition 
 
Unter der Haushaltsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ im gemeindlichen Ergebnisplan sind 
alle Aufwendungen der Gemeinde zu veranschlagen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Ge-
schäfts- oder Betriebszweck“) bzw. mit den Umsatz- oder Verwaltungserlösen der Gemeinde wirtschaftlich zu-
sammenhängen. Die Aufwendungen für die gemeindlichen Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. die Auf-
wendungen für die Fertigung und den Vertrieb von gemeindlichen Leistungen sowie von Waren. Bei derartigen 
gemeindlichen Geschäftsvorfällen besteht regelmäßig ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Sach- oder 
Dienstleistung eines Dritten und der dafür von der Gemeinde zu erbringenden Finanzleistung.  
 
Die Aufwendungen der Gemeinde für den gemeindlichen Verbrauch von Energie, Wasser und Abwasser sind 
ebenfalls unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen. Das Gleiche gilt für die gemeindlichen Aufwendungen 
für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des gemeindlichen Anlage-
vermögens, unabhängig davon, ob es sich um unbewegliche oder bewegliche Vermögensgegenstände der Ge-
meinde handelt. Dabei ist zu beachten, dass auch dann Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden zu 
veranschlagen sind, wenn die Leistungen gegenüber der Gemeinde z. B. durch die Bürger ohne Bezahlung er-
bracht werden (Arbeitsleistungen als Sachspende). In solchen Fällen besteht regelmäßig ein Auftragsverhältnis 
zwischen der Gemeinde und den Bürgern. 
 
Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Gemeinde, z. B. die Aufwendungen für die Schüler-
beförderung und für Lernmittel, sind unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen. Zu den gemeindlichen 
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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören aber auch die Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 
die von der Gemeinde an eine andere Stelle zu zahlen sind. Bei derartigen gemeindlichen Verpflichtungen muss 
regelmäßig ein auftragsähnliches Verhältnis mit einem Dritten mit dem Zweck der Erbringung von Gütern und 
Dienstleistungen für die Gemeinde vorliegen. Derartige gemeindliche Verpflichtungen stellen z. B. auch die Fi-
nanzleistungen der Gemeinde an einen Abwasserbetrieb dar, wenn die Gemeinde dafür die abgabenrechtlichen 
Gebühren erhebt und als Erträge vereinnahmt.  
 
Zu den Aufwendungen für Sachleistungen und Dienstleistungen der Gemeinde gehören regelmäßig auch die 
Versicherungsbeiträge der Gemeinde, z. B. für Unfall- oder sonstige Schadensversicherungen. Die von der Ge-
meinde zu zahlenden "Versicherungsbeiträge" für eine "Beamtenpensionsversicherung" als Kapitalanlage, damit 
für die künftigen Zahlungen der Versorgungsleistungen eine ausreichende Liquidität bei der Gemeinde vorhanden 
ist, müssen nicht in jedem örtlichen Einzelfall unmittelbar als gemeindliche Aufwendungen zu veranschlagen sein.  
 
Im Zusammenhang mit den jahresbezogenen Aufwendungen der Gemeinde für ihre Pensionsrückstellungen kann 
eine liquiditätsbezogene Versicherungslösung zur "Ansammlung" von Finanzmitteln auch einem Aktivtausch 
darstellen, wenn liquide Mittel in eine gemeindliche Finanzanlage umgeschichtet werden. Die Gemeinde muss im 
Einzelfall prüfen und beurteilen, ob und in welchem Umfang in einer solchen Versicherungsform "nur" gemeindli-
che Finanzmittel angesammelt werden oder ob ggf. wegen besonderer Elemente ergebniswirksame Sachverhalte 
im Haushaltsjahr entstehen können, wegen denen Erträge und Aufwendungen im gemeindlichen Ergebnisplan zu 
veranschlagen sind.  
 
Die Inanspruchnahme einer einzelfallbezogenen Amtshilfe durch die Gemeinde nach § 4 VwVfG NRW führt 
ebenso regelmäßig zu einer Kostenerstattungspflicht bei der Gemeinde und damit zu gemeindlichen Aufwendun-
gen, die unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen sind. Die Gemeinde ist gegenüber der beauftragten 
Behörde, die sie um Unterstützung einer Amtshandlung gebeten hat, zum Ersatz der Kosten dieser Behörde 
verpflichtet (vgl. § 8 VwVfG NRW). 
 
Unter dieser Haushaltsposition sind jedoch keine Aufwendungen aufgrund der Steuerpflicht der Gemeinde für die 
gemeindlichen Grundstücke zu veranschlagen. Die steuerrechtliche Maßnahme stellt nur einen internen Vorgang 
bei der Gemeinde dar. Die aus einem solchen örtlichen Vorgang entstehenden gemeindlichen Erträge und Auf-
wendungen sind den internen Leistungsbeziehungen der Gemeinde zuzurechnen und daher im betreffenden 
Teilergebnisplan zu veranschlagen. Die gemeindliche Steuerpflicht führt dabei nicht zu einem kassenwirksamen 
Zahlungsvorgang.  
 
Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium bekannt 
gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 52 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den 
Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
  
 
1.6.3.2 Die Gliederung der Haushaltsposition  
 
Die Haushaltspositionen, die mindestens im gemeindlichen Ergebnisplan enthalten sein müssen, stellen bei jeder 
Ertrags- und Aufwandsart eine Zusammenfassung der einzelnen Arten dar. In vielen Fällen bietet es sich mindes-
tens für das interne Buchungsgeschäft und die örtliche Steuerung eine Untergliederung der verbindlichen Haus-
haltspositionen an. Die nachfolgende Übersicht soll dabei eine Hilfestellung sein (vgl. Abbildung). 
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Die Haushaltsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ 
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Abbildung 277 „Die Haushaltsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ 
 
Die Untergliederung der Haushaltsposition soll sich einerseits am örtlichen Informations- und Steuerungsbedarf 
und dem Berichtswesen orientieren. Andererseits sollten dabei auch andere sachgerechte Zwecke nicht vernach-
lässigt werden, z. B. die Meldepflichten der Gemeinde zur amtlichen Finanzstatistik. 
 
 
1.6.4 Zu Nummer 13 (Bilanzielle Abschreibungen): 
 
1.6.4.1 Die Inhalte der Haushaltsposition 
 
Unter der Haushaltsposition „Bilanzielle Abschreibungen“ im gemeindlichen Ergebnisplan sind alle planmäßigen 
und außerplanmäßigen Abschreibungen der Gemeinde zu veranschlagen. Der Ressourcenverbrauch, der durch 
die Nutzung von abnutzbaren Vermögensgegenständen entsteht, ist als planmäßige Abschreibungen über die 
gesamte Zeit der Nutzungsdauer dieser Vermögensgegenstände jährlich zu ermitteln und zu erfassen (vgl. § 35 
Absatz 1 GemHVO NRW). Als bilanzielle Abschreibungen gelten dabei sowohl die planmäßigen als auch die 
außerplanmäßigen Abschreibungen der Gemeinde.  
 
Diese Aufwendungen der Gemeinde stehen in einem unmittelbaren Sachzusammenhang mit der Nutzung der 
gemeindlichen Vermögensgegenstände im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung. Die Gemeinde hat 
dabei eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Weise diese Haushaltsposition im Haushaltsplan 
weiter sachgerecht untergliedert werden soll. Eine Aufgliederung der bilanziellen Abschreibungen nach den ein-
zelnen Bilanzposten, wie sie für den Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO NRW vorgesehen ist, muss im Ergeb-
nisplan nicht erfolgen. 
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Die außerplanmäßigen Abschreibungen von gemeindlichen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermö-
gens und der Finanzanlagen sowie die Sofortabschreibungen geringwertiger Vermögensgegenstände sind eben-
falls unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen (vgl. § 35 Absatz 2 und 5 GemHVO NRW). Zu dieser 
Haushaltsposition gehören auch die bei der Gemeinde entstehenden Abschreibungen auf immaterielle Vermö-
gensgegenstände. Ebenso gehören die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zu 
dieser Haushaltsposition.  
 
In diesem Zusammenhang besteht im gemeindlichen Bereich kein Erfordernis, die entstehenden planmäßigen 
oder außerplanmäßigen Abschreibungen noch in ungewöhnliche oder seltene Abschreibungen zu differenzieren 
und entsprechend im gemeindlichen Ergebnisplan zu veranschlagen. Bei der Veranschlagung im gemeindlichen 
Ergebnisplan ist daher regelmäßig nur nach bilanziellen Abschreibungen als ordentliche Aufwendungen der Ge-
meinde und ggf. nach Abschreibungen, bei denen die Kriterien für außerordentliche Aufwendungen erfüllt sind, zu 
unterscheiden. 
 
Den Abschreibungen aus der Nutzung der gemeindlichen Vermögensgegenstände stehen ggf. auch Erträge aus 
der Auflösung von in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Sonderposten gegenüber, die wegen erhaltener 
investiver Zuwendungen zur Anschaffung von gemeindlichen Vermögensgegenständen gebildet worden sind (vgl. 
§ 41 Absatz 4 Nummer 2 und § 43 Absatz 5 GemHVO NRW). Diese Sonderposten sind entsprechend den plan-
mäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen bei abnutzbaren und bei nicht abnutzbaren Vermögensgegen-
ständen aufzulösen.  
 
Die bilanziellen Abschreibungen sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der 
Kontengruppe 57 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlas-
ses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.6.4.2 Die Gliederung der Haushaltsposition  
 
Die Haushaltspositionen, die mindestens im gemeindlichen Ergebnisplan enthalten sein müssen, stellen bei jeder 
Ertrags- und Aufwandsart eine Zusammenfassung der einzelnen Arten dar. Die nachfolgende Übersicht soll dabei 
eine Hilfestellung sein (vgl. Abbildung). 
  

 
Die Haushaltsposition „Bilanzielle Abschreibungen“ 
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Abbildung 278 „Die Haushaltsposition „Bilanzielle Abschreibungen“ 
 
In vielen Fällen bietet es sich mindestens für das interne Buchungsgeschäft und die örtliche Steuerung eine Un-
tergliederung der verbindlichen Haushaltspositionen an. Die Untergliederung der Haushaltsposition soll sich ei-
nerseits am örtlichen Informations- und Steuerungsbedarf und dem Berichtswesen orientieren. Andererseits soll-
ten dabei auch andere sachgerechte Zwecke nicht vernachlässigt werden, z. B. die Meldepflichten der Gemeinde 
zur amtlichen Finanzstatistik. 
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1.6.4.3 Außerplanmäßige Abschreibungen 
 
Die Gemeinde soll die Nutzungsdauer für einen gemeindlichen Vermögensgegenstand des Anlagevermögens 
sowie die Abschreibungsmethode unter Beachtung des Vorsichtsprinzips so festlegen, dass eine außerplanmäßi-
ge Abschreibung als Wertminderung des Vermögensgegenstandes möglichst vermieden wird. Sofern aber Nut-
zungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, 
werden solche Wertminderungen als "außerplanmäßige Abschreibungen" bezeichnet.  
 
Derartige Abschreibungen beim gemeindlichen Anlagevermögen führen aus dem Blickwinkel des gemeindlichen 
Jahresabschlusses zu zusätzlichen Aufwendungen für die Gemeinde. Die Aufwendungen setzen dabei eine ein-
getretene Wertminderung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes und keine planmäßigen Abschreibun-
gen voraus. Eine außerplanmäßige Abschreibung kann daher bei allen abnutzbaren und nicht abnutzbaren ge-
meindlichen Vermögensgegenständen entstehen.  
 
Der Begriff „außerplanmäßig“ beinhaltet, dass eine Ergänzung zu den im Haushaltsplan der Gemeinde veran-
schlagten und ggf. fortgeschriebenen Ermächtigungen aufgrund eines im Haushaltsjahr eingetretenen Ereignis-
ses erforderlich wird. Das auslösende Ereignis tritt i.d.R. nicht vorhersehbar ein, sodass eine Veranschlagung 
außerplanmäßiger Abschreibungen im gemeindlichen Ergebnisplan regelmäßig nicht in Betracht kommen kann. 
Der Begriff "außerplanmäßig" beinhaltet außerdem, dass wegen der erst zu schaffenden Ermächtigung das 
Budgetrecht des Rates betroffen ist.  
 
Bei dem Begriff „Außerplanmäßig“ besteht zudem eine inhaltliche Übereinstimmung mit dem gleichen Begriff in § 
83 GO NRW. Er wird benutzt, wenn im Haushaltsjahr zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen für die Ge-
meinde entstehen. Als außerplanmäßig im Sinne der Vorschrift werden gemeindliche Aufwendungen bezeichnet, 
wenn dafür keine Ermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt und keine Ermächtigungen aus dem Vorjahr 
übertragen worden sind, also dafür kein fortgeschriebener Planansatz besteht (neue Ermächtigungen).  
 
 
1.6.4.4 Sonstige vermögenswirksame Aufwendungen 
 
Unter dieser Haushaltsposition sind nicht die Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenstän-
den, von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und von Wertminderungen von Finanzanlagen 
sowie aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens zu veranschlagen. Die Abgänge von gemeind-
lichen Vermögensgegenständen stellen haushaltsmäßig keine bilanzielle Abschreibungen dar. Die Aufwendun-
gen aus Abgängen von gemeindlichen Vermögensgegenständen entstehen oftmals erst nach der Aufgabe der 
Nutzung durch die Gemeinde.  
 
Die Aufwendungen aufgrund von Abgängen und Veräußerungen von Vermögensgegenständen und von Wert-
minderungen von Finanzanlagen sind vielmehr unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (vgl. § 
43 Absatz 3 GemHVO NRW). Soweit jedoch ein Abgang eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes als au-
ßerordentlich zu klassifizieren ist, sind die daraus entstehenden Abschreibungen als außerordentliche Aufwen-
dungen zu behandeln und unter der dafür im Ergebnisplan vorgesehenen Haushaltsposition zu veranschlagen. 
 
 
1.6.4.5 Unzulässige Veranschlagungen bei Abschreibungen  
 
Unter dieser Haushaltsposition sind dagegen keine gemeindlichen Aufwendungen zu veranschlagen, die durch 
Wertberichtigungen bzw. Wertkorrekturen von gemeindlichen Forderungen entstehen. Derartige Aufwendungen 
entstehen vielfach aufgrund einer Niederschlagung oder eines Erlasses von gemeindlichen Ansprüchen und 
werden oftmals als „Abgeschriebene Forderungen“ bezeichnet. Sie stellen aber haushaltsmäßig keine bilanziellen 
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Abschreibungen dar, sondern können z. B. unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ zu 
veranschlagen sein. Eine Ausnahme von dieser Regel stellen Wertberichtigungen von gemeindlichen Ausleihun-
gen dar, die als bilanzielle Abschreibungen zu erfassen sind. 
 
Ebenfalls sind unter dieser Haushaltsposition keine kalkulatorischen Abschreibungen zu veranschlagen, die im 
Rahmen des Abgabenrechts in die gemeindliche Gebührenkalkulation eingestellt werden dürfen. Sie können bei 
der Festlegung von Benutzungsgebühren für eine gemeindliche Einrichtung berücksichtigt werden, weil als zuläs-
sige mögliche Kosten die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten in die Kalkulation 
einfließen dürfen (vgl. § 6 KAG NRW). Zudem ist dafür auch noch eine Wahl zwischen den Bemessungsgrundla-
gen möglich, sodass z. B. unter der gemeindlichen Zwecksetzung „Substanzerhaltung“ die Wiederbeschaffungs-
kosten die Grundlage dafür bilden. 
 
Als bilanzielle Abschreibungen sind auch nicht die Auflösungsbeträge von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 
unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen. Die Rechnungsabgrenzungsposten dienen der Periodenab-
grenzung und werden daher in der gemeindlichen Bilanz als Korrekturposten und nicht als Vermögensgegen-
stände der Gemeinde angesetzt. Die Auflösungsbeträge aus den bilanziellen Rechnungsabgrenzungsposten auf 
der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz sind vielmehr als Aufwendungen unter der Haushaltsposition „Sonstige 
ordentliche Aufwendungen“ zu veranschlagen.  
 
 
1.6.5 Zu Nummer 14 (Transferaufwendungen): 
 
1.6.5.1 Die Inhalte der Haushaltsposition 
 
Unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ im gemeindlichen Ergebnisplan sind alle Leistungen der 
Gemeinde an Dritte zu veranschlagen, die von der Gemeinde einem Dritten gewährt werden, ohne dass die Ge-
meinde dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Derartige Leistungen beruhen i.d.R. 
auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Die Aufwendungen aus der Gewäh-
rung gemeindlicher Leistungen als besondere Hilfen an private Haushalte fallen auch unter diese Haushaltsposi-
tion (Sozialtransferaufwendungen). Typische Aufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, 
Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an 
Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen.  
 
Die gemeindlichen Aufwendungen aus den Leistungszusagen sind bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr zu 
erfassen. Die wirtschaftliche Verursachung und damit die Zurechnung der Aufwendungen zu einem Haushaltsjahr 
werden regelmäßig durch die Anspruchsberechtigten ausgelöst, weil diese aufgrund ihrer persönlichen Situation 
einen konkreten Unterstützungsanspruch im Haushaltsjahr, ggf. mit Beginn eines jeden Monats, haben. Das 
tatsächliche Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen als Grundlage und Auslöser für die wirtschaftliche und 
haushaltsmäßige Zurechnung gilt entsprechend bei Leistungszusagen der Gemeinde, die über das Haushaltsjahr 
hinaus ausgesprochen werden, z. B. die Zusage von sozialen Leistungen bis zum Renteneintritt. In solchen Fäl-
len sind jedem neuen Haushaltsjahr die Aufwendungen für die auf das Jahr bezogenen Leistungen zuzurechnen, 
sofern die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen und nicht allein dem (ersten) Haushaltsjahr, in dem die Gemein-
de eine Leistungszusage macht.  
 
Die Leistungen der sozialen Sicherung sind auch dann unter dieser Haushaltsposition zu erfassen, wenn die 
Leistungen einem Berechtigten als Darlehen gewährt werden. Diese Form der Leistungsgewährung stellt im 
haushaltsmäßig Sinne nicht die Gewährung eines Darlehens dar, das unter der gemeindlichen Finanzierungstä-
tigkeit zu erfassen wäre. In solchen Fällen sollte geprüft werden, ob sich je nach örtlicher Fallgestaltung bilanziel-
le Auswirkungen ergeben. Unter diese Haushaltsposition fallen auch Aufwendungen der Gemeinde aufgrund der 
zu leistenden Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung an der Deutschen Einheit. Die Gewerbe-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 2 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1270 

steuerumlage der Gemeinde stellt dabei keine Aufwendungsart dar, die haushaltsmäßig wie die Steuererträge der 
Gemeinde behandelt werden kann.  
 
Unter dieser Haushaltsposition sind auch an Dritte zu leistende Umlagebeiträge zu veranschlagen. Die Umlagen 
werden von einer anderen öffentlich-rechtlichen Einheit zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund 
eines bestimmten Schlüssels erhoben, z. B. die Kreisumlage nach § 56 KrO NRW oder die Landschaftsumlage 
nach § 22 LVerbO NRW. Zu diesen Leistungen wird die Gemeinde aufgrund eines Leistungsbescheides des 
Umlageberechtigten herangezogen. Die Umlage als Finanzleistung wird dabei ohne Zweckbindung an einen 
bestimmten Aufgabenbereich erbracht und ist deshalb von der Gemeinde als Transferaufwand zu veranschlagen.  
 
Zu solchen Umlagen gehört auch die Sonderumlage, die von den Kreisen und den Landschaftsverbänden sowie 
dem Regionalverband Ruhr als Umlageberechtigte erhoben werden kann, sofern im Rahmen ihres Jahresab-
schlusses eine Inanspruchnahme ihres Eigenkapitals wegen eines Fehlbetrages in ihrer Ergebnisrechnung tat-
sächlich erfolgt ist (vgl. z. B. § 56c KrO NRW). Die Erhebung einer solchen Umlage muss in die haushaltsmäßige 
Veranschlagung einbezogen werden, ist aber nicht in die Berechnung der jährlich zu erhebenden Umlage einzu-
beziehen. Die Sonderumlage kann daher aufgrund der erforderlichen vorherigen Feststellung des Jahresab-
schlusses des betroffenen Haushaltsjahres und des bis dahin entstandenen Zeitablaufs i.d.R. frühestens im zwei-
ten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres erhoben werden. Die Festsetzung der Erhebung soll in die Haushalts-
satzung des Jahres einbezogen werden, in dem die Sonderumlage erhoben wird. Sie kann erhoben werden, 
sofern dafür die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde erteilt worden ist.  
  
 
1.6.5.2 Die gemeindlichen Zuwendungen 
 
1.6.5.2.1 Die Arten gemeindlicher Zuwendungen 
 
Unter der Haushaltsposition sind gemeindliche Zuwendungen zu veranschlagen, die von der Gemeinde an Dritte 
gewährt werden, ohne dass die Gemeinde dadurch einen Anspruch auf eine konkrete gleichwertige Gegenleis-
tung erwirbt. Derartige Leistungen stellen daher gemeindliche Transferaufwendungen dar. Sie sind von der Ge-
meinde dem Haushaltsjahr zuzuordnen, in dem der Erfüllungszeitpunkt liegt, der im Leistungsbescheid von der 
Gemeinde festgelegt wurde. Erst zu diesem Zeitpunkt entstehen die rechtsverbindliche Leistungspflicht der Ge-
meinde und der wertbegründende Tatbestand.  
 
Zu den gemeindlichen Zuwendungen gehören auch die Fraktionszuwendungen der Gemeinde. Die Gemeinde hat 
den Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitgliedern besondere Zuwendungen zu den sächlichen und perso-
nellen Aufwendungen für die Geschäftsführung zu gewähren (vgl. § 56 GO NRW). Die Aufwendungen für die 
ehrenamtliche Tätigkeit der Ratsmitglieder sind dagegen unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Auf-
wendungen“ zu veranschlagen. Weitere Transferaufwendungen stellen z. B. die Hilfen der Gemeinde an private 
Unternehmen (Subventionen) oder sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke sowie Schuldendiensthilfen dar. Der 
Haushaltsposition sind aber auch noch andere gemeindliche Finanzierungsvorgänge zuzuordnen, z. B. die Umla-
ge nach Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHG NRW) oder weitere Leistungen nach sonsti-
gen landesrechtlichen oder bundesrechtlichen Vorschriften, die von der Gemeinde an Dritte ohne Gegenleis-
tungsverpflichtung des Empfängers gewährt werden.  
 
Unter dieser Haushaltsposition sind auch die vorgesehenen Verlustabdeckungen für gemeindliche Betriebe zu 
veranschlagen, z. B. nach § 10 Absatz 6 EigVO NRW. Diese gemeindlichen Leistungen sind weder i.V.m. einer 
Verwendungsvorgabe noch mit einer Gegenleistungsverpflichtung für den gemeindlichen Betrieb verbunden. Die 
Veranschlagung soll nur erfolgen, wenn der Betrieb grundsätzlich einen Anspruch auf Verlustübernahme gegen-
über der Gemeinde für sein Geschäftsjahr hat. Dabei ist auch zu beachten, dass ein tatsächlicher Anspruch des 
Betriebes regelmäßig erst mit dem Ablauf des Geschäftsjahres des Betriebes entstehen kann, auf das sich der 
Anspruch bezieht. Dieser Anspruch muss dann in den gemeindlichen Jahresabschluss dieses Geschäftsjahres 
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(Haushaltsjahres) einbezogen werden. Entsprechend ist bei der Veranschlagung im Haushaltsplan der Gemeinde 
eine Zuordnung zum zutreffenden Haushaltsjahr vorzunehmen, wenn ein Verlust bei einem Betrieb absehbar und 
die Verlustübernahme durch die Gemeinde mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten wird.  
 
Die gemeindlichen Transferaufwendungen sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-
Kontenrahmen der Kontengruppe 53 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 
1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.6.5.2.2 Die Übersicht über gemeindliche Zuwendungen 
 
Eine Möglichkeit zur Gestaltung einer Übersicht zur gemeindlichen Zuwendungsgewährung wird nachfolgend 
aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Übersicht über Zuwendungen an Dritte  

 
 

ZUWENDUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE 
Produktbereich Empfänger Zweck Betrag 

 
Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe 

 

   

 
Gesundheitsdienste 

 

   

 
(weitere Bereiche 
örtlich festlegen) 

 

   

 
ZUWENDUNGEN FÜR INVESTIVE ZWECKE 

Produktbereich Empfänger Zweck Betrag 
 

Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe 

 

   

 
Sportförderung 

 

   

 
(weitere Bereiche 
örtlich festlegen) 

 

   

Abbildung 279 „Die Übersicht über Zuwendungen an Dritte“ 
 
Im Zusammenhang mit der Unterstützung Dritter durch Finanzleistungen der Gemeinde bietet sich im Rahmen 
des Vorberichtes zum gemeindlichen Haushaltsplan (vgl. § 7 GemHVO NRW) eine Übersicht über die geplante 
Gewährung von Zuwendungen an Dritte an, weil die Dritten örtlich tätig sind und dabei gemeindliche Aufgaben 
erfüllen. Ein Gesamtüberblick über die im Haushaltsjahr dafür entstehenden Transferaufwendungen sollte jeden-
falls dann gegeben werden, wenn diese gemeindlichen Leistungen zu den haushaltswirtschaftlichen Schwerpunk-
ten der Gemeinde im Haushaltsjahr zählen. Für die Gemeinde bietet es sich in solchen Fällen an, die Darstellung 
unter Berücksichtigung der produktorientierten Teilpläne des gemeindlichen Haushaltsplans zu gliedern, in denen 
die Transferaufwendungen für laufende Zwecke bei Dritten veranschlagt werden. 
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1.6.5.2.3 Zuwendungen und Gegenleistungsverpflichtung des Dritten 
 
Bei der Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke durch die Gemeinde kann eine Ge-
genleistung des Dritten privatrechtlich vereinbart als auch öffentlich-rechtlich begründet sein. Aus der getroffenen 
Vereinbarung heraus sollte erkennbar sein, ob und in welcher sachlichen und zeitlichen Form eine Gegenleis-
tungsverpflichtung des Dritten bzw. welche Ansprüche (Forderungen) der Gemeinde bestehen und zu welchem 
Zeitpunkt der wertbegründende Tatbestand vorliegt. Besteht eine über das Haushaltsjahr hinausgehende (mehr-
jährige) Gegenleistungsverpflichtung, ist eine periodengerechte Rechnungsabgrenzung vorzunehmen, sodass 
jeweils nur der betreffende Jahresbetrag unter dieser Position zu erfassen ist, denn seitens der Gemeinde stellt 
die gewährte Zuwendung für die weiteren Jahre eine Vorauszahlung dar.  
 
 
1.6.5.3 Die gemeindlichen Umlagen 
 
Unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ sind auch besondere Umlagen zu veranschlagen, wenn 
diese von der Gemeinde zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs ohne Zweckbindung an einen bestimmten 
Aufgabenbereich aufgrund eines bestimmten Schlüssels an Dritte gezahlt werden, z.B. die Kreisumlage, die Ge-
werbesteuerumlage. Die Umlagen stellen gemeindliche Transferleistungen dar und sind von der Gemeinde auf-
grund eines Leistungsbescheides des Umlageberechtigten als Transferaufwendungen im gemeindlichen Ergeb-
nisplan zu veranschlagen. Auch Umlagen an Zweckverbände und ähnliche gemeindliche Zusammenschlüsse für 
die Erfüllung bestimmter gemeindlicher Aufgaben sind unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen.  
 
Bei der Umlageerhebung ist - wie bei der Steuererhebung der Gemeinden - das ausschlaggebende Zuordnungs-
kriterium für das Haushaltsjahr das Vorliegen eines Rechtsanspruches des Umlageberechtigten. Erst zu diesem 
Zeitpunkt entstehen die Berechtigung zur Heranziehung des Umlagepflichtigen und der wertbegründende Tatbe-
stand sowie die Leistungspflicht der Gemeinde. Die Bindung des Umlageaufwandes an das Vorliegen eines ge-
meindlichen Bescheides und damit an den Erfüllungszeitpunkt der Leistungsverpflichtung der Gemeinde, also die 
Realisierbarkeit, ist wegen des öffentlich-rechtlichen Handelns des Umlageberechtigten geboten.  
 
Diese allgemein geltende haushaltsmäßige Zuordnung ist wegen des Problems, dass ein Ertrag nicht zuverlässig 
in dem Haushaltsjahr, in dem die mögliche wirtschaftliche Ursache, also die Bemessungsgrundlage entsteht, 
gemessen werden kann, auch als sachgerecht anzusehen. Die vorgenommene haushaltswirtschaftliche Zuord-
nung folgt dem Bestehen eines gemeindlichen Rechtsanspruchs und dem Vorliegen eines wertbegründenden 
Tatbestandes als Realisation und nicht dem Prinzip der möglicherweise davorliegenden ungewissen „wirtschaftli-
chen Verursachung“. Sie steht der notwendigen periodengerechten Zuordnung nicht entgegen, sondern trägt ihr 
in ausreichendem Maße Rechnung und kann wegen der Notwendigkeit einer gemeindeübergreifenden einheitli-
chen Handhabung sowie aus Gründen der Vereinfachung als angemessen betrachtet werden. 
 
Die Umlagen der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der 
Kontengruppe 53 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlas-
ses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.6.5.4 Die Gliederung der Haushaltsposition  
 
Die Haushaltspositionen, die mindestens im gemeindlichen Ergebnisplan enthalten sein müssen, stellen bei jeder 
Ertrags- und Aufwandsart eine Zusammenfassung der einzelnen Arten dar. In vielen Fällen bietet es sich mindes-
tens für das interne Buchungsgeschäft und die örtliche Steuerung eine Untergliederung der verbindlichen Haus-
haltspositionen an. Die nachfolgende Übersicht soll dabei eine Hilfestellung sein (vgl. Abbildung). 
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Die Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ 
 

 
KONTENART 

 
KONTO 

531 Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke 

 
5311 
 

 
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 
Zwecke 
 

532 Schuldendiensthilfen 
 
5321 
 

 
Schuldendiensthilfen 

533 Sozialtransferaufwendungen 

 
5331 
 
5332 
 
5333 
 
5334 
 
5335 
5336 
5337 
 
5338 
5339 
 

 
Soziale Leistungen an natürliche Personen 
außerhalb von Einrichtungen 
Soziale Leistungen an natürliche Personen 
innerhalb von Einrichtungen 
Leistungen für Unterkunft und Heizung für 
Arbeitssuchende 
Leistungen zur Eingliederung I von Ar-
beitssuchenden 
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende 
Arbeitslosengeld II 
Leistungen zur Eingliederung II von Ar-
beitssuchenden 
Leistungen für Bildung und Teilhabe 
Sonstige soziale Leistungen 
 

534 Steuerbeteiligungen 

 
5341 
5342 
 

 
Gewerbesteuerumlage 
Finanzierungsbeteiligung an den Lasten 
Deutsche Einheit 
 

535 Allgemeine Zuweisungen 

 
5352 
 

 
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden 
(GV) 
 

537 Allgemeine Umlagen 

 
5371 
5372 
5373 
 

 
Allgemeine Umlagen an das Land 
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 

539 Sonstige Transferaufwendungen 
 
5391 
 

 
Sonstige Transferaufwendungen 

Abbildung 280 „Die Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ 
 
Die Untergliederung der Haushaltsposition soll sich einerseits am örtlichen Informations- und Steuerungsbedarf 
und dem Berichtswesen orientieren. Andererseits sollten dabei auch andere sachgerechte Zwecke nicht vernach-
lässigt werden, z. B. die Meldepflichten der Gemeinde zur amtlichen Finanzstatistik. 
 
 
1.6.5.5 Nicht zulässige Veranschlagungen 
 
Unter dieser Haushaltsposition sind nicht gemeindliche Entgelte für eine nicht investive Leistung eines Dritten zu 
erfassen. Die gemeindliche Leistung stellt eine gleichwertige Gegenleistung gegenüber der Leistung des Dritten 
und keine Zuwendung dar. In diesen Fällen ist ein Leistungsaustausch gegeben und kein Raum für eine ge-
meindliche Transferleistung. Die haushaltsmäßige Berechtigung der Gemeinde zur Erbringung der gemeindlichen 
Finanzleistung ist dabei für die Beurteilung der Sachlage nicht maßgebend. Ebenso sind unter dieser Haushalts-
position auch keine Kostenumlagen zu veranschlagen, die von der Gemeinde wegen der Erbringung von Gütern 
und Dienstleistungen durch eine andere Stelle zu zahlen sind.  
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Die Gemeinde darf unter dieser Haushaltsposition auch keine Zuwendungen veranschlagen, die von ihr an Dritte 
für investive Zwecke gewährt werden. Soweit die Gemeinde dabei wirtschaftlicher Eigentümer des mit der Zu-
wendung geschaffenen Vermögensgegenstandes wird oder eine mehrjährige Gegenleistung des Zuwendungs-
empfängers wegen der gewährten Zuwendung besteht, sind diese gemeindlichen Zuwendungen im Finanzplan 
unter der Haushaltsposition „Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen“ zu erfassen. Aus derartigen gemeind-
lichen Zuwendungen entstehen dann innerhalb der Nutzungszeit des damit finanzierten Vermögensgegenstandes 
jahresbezogene Abschreibungen, z.  B. wenn wegen einer Gegenleistungsverpflichtung ein aktiver Rechnungs-
abgrenzungsposten zu bilanzieren ist (vgl. § 42 Absatz 1 GemHVO NRW). 
 
Unter dieser Haushaltsposition sind auch keine Steueraufwendungen der Gemeinde aus ihrer steuerpflichtigen 
Tätigkeit zu erfassen. Die Steuern stellen von ihrem Charakter her Geldleistungen der Gemeinde dar, die nicht 
eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen. Die Steuern werden von einem öffentlich-rechtlichen 
Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das 
entsprechende Steuergesetz die Leistungspflicht knüpft. Die gemeindlichen Steueraufwendungen stellen daher 
keine Transferleistungen dar.  
 
 
1.6.6 Zu Nummer 15 (Sonstige ordentliche Aufwendungen): 
 
1.6.6.1 Die Inhalte der Haushaltsposition 
 
Unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ im gemeindlichen Ergebnisplan sind alle ge-
meindlichen Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und sonstigen Finanzauf-
wendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind, zu veranschlagen. Hierzu gehören 
auch die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z. B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz 
für Sachschäden, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz, Rückstellungen wegen Urlaubsan-
sprüchen und Arbeitszeitguthaben u.a. Aber auch die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 
Diensten, z. B. für Mieten, Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Beiträge gehören 
zu dieser Haushaltsposition.  
 
Ebenso gehören die Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für Deponien und Altlasten, für Instand-
haltungsrückstellungen sowie für die sonstigen Rückstellungen nach § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO NRW sowie 
deren Erhöhungen zu dieser Haushaltsposition (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 3 GemHVO NRW). Aufgrund ge-
meindlicher Sachverhalte können unterschiedliche Rückstellungen zu bilden sein, sodass unabhängig von der 
zulässigen Art der Rückstellung der entstehende Aufwand unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen ist. 
Daher sind z. B. gemeindliche Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses durch Dritte, für die in der 
gemeindlichen Bilanz eine Rückstellung anzusetzen ist, unter dieser Haushaltsposition zu erfassen. 
 
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen sind, gehö-
ren die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Ratsmitglieder u.a.) sowie die Aufwendungen aufgrund der 
dem Bürgermeister zur Verfügung zu stellenden Verfügungsmittel. Es gehören aber auch die Aufwendungen für 
besondere Finanzauszahlungen, z. B. die Grunderwerbssteuer oder die Kraftfahrzeugsteuer als betriebliche 
Steueraufwendungen zu dieser Haushaltsposition. Gemeindliche Steueraufwendungen können auch aus (steuer-
rechtlichen) Betrieben gewerblicher Art entstehen. Diese Aufwendungen sind wie andere sonstige ordentliche 
Aufwendungen unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen. Ebenso sind Rückzahlungen von erhaltenen 
Zuwendungen für laufende Zwecke unter dieser Haushaltsposition zu erfassen.  
 
Die Gemeinde hat unter dieser Haushaltsposition jedoch keine Aufwendungen aus der Gewährung von Beihilfen 
an die Beschäftigten und die Versorgungsempfänger der Gemeinde zu veranschlagen, soweit im Rahmen der 
Gewährung der Beihilfen die für die Zahlungen angesetzte Rückstellung in der gemeindlichen Bilanz nicht aus-
reicht. Diese Aufwendungen stellen zwar grundsätzlich „Personalnebenaufwendungen“ dar, gleichwohl sind diese 
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Aufwendungen nicht unter dieser Haushaltsposition zu erfassen. Zu dieser Haushaltsposition gehören auch nicht 
die Verlustabdeckungen nach § 10 Absatz 6 EigVO NRW. Diese Leistungen stellen vielmehr gemeindliche Trans-
ferleistungen dar, weil sie weder i.V.m. einer Verwendungsvorgabe noch mit einer Gegenleistungsverpflichtung 
durch den gemeindlichen Betrieb verbunden sind.  
 
Diese Haushaltsposition sollte jedoch dann nicht als ausschließliche Sammelposition im Haushaltsplan enthalten 
sein, wenn deren Volumen das Volumen der anderen spezielleren Haushaltspositionen übersteigt. Bieten sich in 
einem solchen Fall keine zusätzlichen Positionen im gemeindlichen Ergebnisplan an, muss mindestens durch 
gesonderte Erläuterungen die notwendige Transparenz über die zusammengefassten Aufwendungen der Ge-
meinde gewährleistet werden. Soweit dabei jedoch ein Geschäftsvorfall der Gemeinde als außerordentlich zu 
klassifizieren ist, sind die daraus entstehenden Abschreibungen als außerordentliche Aufwendungen zu behan-
deln und unter der dafür vorgesehenen Haushaltsposition „Außerordentliche Aufwendungen“ zu veranschlagen.  
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen 
NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 54 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 
und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.6.6.2 Die Gliederung der Haushaltsposition  
 
Die Haushaltspositionen, die mindestens im gemeindlichen Ergebnisplan enthalten sein müssen, stellen bei jeder 
Ertrags- und Aufwandsart eine Zusammenfassung der einzelnen Arten dar. In vielen Fällen bietet es sich mindes-
tens für das interne Buchungsgeschäft und die örtliche Steuerung eine Untergliederung der verbindlichen Haus-
haltspositionen an. Dabei ist zu beachten, dass von der Gemeinde die aus bestimmten Geschäftsvorfällen ent-
stehenden Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW). 
Die nachfolgende Übersicht zeigt die mögliche Untergliederung der Haushaltsposition auf (vgl. Abbildung). 
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Die Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ 
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wendungen 
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Weitere sonstige ordentliche Aufwendun-
gen 
 

Abbildung 281 „Die Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ 
 
Die Aufwendungen, die von der Gemeinde mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, stellen einen Res-
sourcenverbrauch dar und sollen deshalb im Haushaltsjahr wie der übrige Ressourcenverbrauch erfasst werden 
(vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW). Es sollten dabei wegen der Vermögensgegenstände und der Finanzanlagen 
die Aufwendungen getrennt erfasst werden. Im Rahmen der Ergebnisrechnung vereinfacht diese Vorgehenswei-
se den nachrichtlichen Ausweis nach dem Jahresergebnis. Im gemeindlichen Ergebnisplan können dabei  die 
voraussichtlich entstehenden Aufwendungen aus Vermögensgegenständen nachrichtlich angegeben werden. 
Eine Angabe zu den Finanzanlagen kommt im Rahmen der Haushaltsplanung jedoch nicht in Betracht. 
 
Die Untergliederung der Haushaltsposition soll sich einerseits am örtlichen Informations- und Steuerungsbedarf 
und dem Berichtswesen orientieren. Andererseits sollten dabei auch andere sachgerechte Zwecke nicht vernach-
lässigt werden, z. B. die Meldepflichten der Gemeinde zur amtlichen Finanzstatistik. 
 
 
1.6.6.3 Die Veranschlagung weiterer Geschäftsvorfälle 
 
1.6.6.3.1 Die Auflösungsbeträge bei aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Die Auflösungsbeträge bei aktiven Rechnungsabgrenzungsposten stellen keine bilanziellen Abschreibungen dar, 
denn die Rechnungsabgrenzungsposten sind keine gemeindlichen Vermögensgegenstände, sondern stellen 
Korrekturposten in der gemeindlichen Bilanz dar. Die Auflösungsbeträge aus den bilanziellen Rechnungsabgren-
zungsposten sind daher im gemeindlichen Ergebnisplan nicht als bilanzielle Abschreibungen, sondern unter der 
Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ zu veranschlagen.  
 
 
1.6.6.3.2 Die Herabsetzungen von Rückstellungen 
 
Das zu den gemeindlichen Rückstellungen bestehende Gebot, die bilanzierten Rückstellungen nur für die Zwecke 
in Anspruch zu nehmen, für die sie ursprünglich gebildet wurden, verpflichtet die Gemeinde zu einer entspre-
chenden haushaltsmäßigen Behandlung (vgl. § 36 Absatz 6 Satz 2 GemHVO NRW). Die Inanspruchnahme einer 
gemeindlichen Rückstellung führt regelmäßig zu ihrer ergebnisneutralen Herabsetzung. Dieser Vorgang kann 
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einmalig erfolgen, z. B. wegen der Durchführung einer nachgeholten Instandhaltung. Die Herabsetzung kann aber 
auch laufend notwendig sein, z. B. wegen der Zahlung von laufenden Versorgungsleistungen.  
 
Im gemeindlichen Bereich ist für die Herabsetzung von gemeindlichen Rückstellungen eine gesonderte Erfassung 
der dadurch entstehenden Zahlungsströme in der Finanzrechnung vorgegeben. Die zusätzliche Erfassung von 
Aufwendungen ist nicht zulässig, denn für den die die Verpflichtung auslösenden Geschäftsvorfall sind bereits 
gemeindlichen Aufwendungen im Rahmen der Rückstellungsbildung dem betreffenden Haushaltsjahr wirtschaft-
lich und periodengerecht zugerechnet worden. In diesem Sinne kann eine Herabsetzung einer gemeindlichen 
Rückstellung für die vorgesehenen Zwecke (vollständige oder teilweise Herabsetzung) daher auch nicht zu ge-
meindlichen Erträgen führen. 
 
Ein Wahlrecht der Gemeinde, die Inanspruchnahme einer Rückstellung innerhalb des betreffenden Haushaltsjah-
res ergebniswirksam abzuwickeln, besteht nicht. Die Gemeinde soll nicht wegen der Erfüllung ihrer Verpflichtung 
auch Aufwendungen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung in Höhe der erforderlichen Auszahlungen erfassen 
und deshalb gleichzeitig die gebildete Rückstellung ertragswirksam aufzulösen. Sofern im Falle einer Herabset-
zung einer bilanzierten Rückstellung nur ein solcher Buchungsweg möglich ist, muss durch die Gemeinde im 
Rahmen ihres Jahresabschlusses eine entsprechende Bereinigung vorgenommen werden. Diese Sachlage be-
deutet für die Aufstellung des gemeindlichen Ergebnisplans, dass aufgrund der Herabsetzung von bilanzierten 
Rückstellungen weder Erträge noch Aufwendungen zu veranschlagen sind, sofern nicht Differenzen zwischen der 
Höhe der gebildeten Rückstellung und dem Erfüllungsbetrag der Gemeinde bestehen.  
 
 
1.6.6.3.3 Die Berichtigungen von Forderungen 
 
Bei jedem noch nicht erfülltem Anspruch der Gemeinde bzw. bei gemeindlichen Forderungen können Risiken für 
die Gemeinde hinsichtlich der Durchsetzung ihrer Ansprüche bestehen, z. B. ein Ausfallrisiko oder ein Beitrei-
bungsrisiko. Gemeindliche Forderungen, bei denen es an einer Durchsetzbarkeit fehlt, müssen daher in der ge-
schätzten Höhe des Ausfalls wertberichtigt (abgeschrieben) werden. Eine Wertberichtigung kann aus unter-
schiedlichen Gründen notwendig werden. Sie ist auch erforderlich, wenn gesetzliche Änderungen erfolgt sind, die 
u.U. eine Rückwirkung entfalten und sich dadurch auch auf von der Gemeinde bilanzierte Forderungen auswirken 
können. Die Veränderung einer gemeindlichen Forderung auf den niedrigeren beizulegenden Wert bedeutet 
dabei dann einen Verzicht der Gemeinde auf ihre Ansprüche.  
 
Soweit derartige Gegebenheiten für das Haushaltsjahr erwartet werden, müssen die daraus entstehenden Auf-
wendungen bereits im gemeindlichen Ergebnisplan als sonstige ordentliche Aufwendungen berücksichtigt wer-
den. Diese Aufwendungen sind regelmäßig nicht als bilanzielle Abschreibungen zu erfassen, denn sie stellen 
keinen Ressourcenverbrauch aus der Nutzung von Vermögensgegenständen durch die Gemeinde dar. Eine 
Ausnahme davon stellen die Wertberichtigungen von Ausleihungen dar, die als bilanzielle Abschreibungen zu 
erfassen sind. Die Zuordnung der Wertberichtigung von Forderungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendun-
gen besteht unabhängig davon, ob die Wertberichtigungen haushaltsmäßig als Einzelwertberichtigungen oder als 
Pauschalwertberichtigungen erfolgen.  
 
 
1.6.6.4 Keine Veranschlagung besonderer Aufwendungen beim Anlagevermögen  
 
Unter der Haushaltsposition sind nicht die Aufwendungen der Gemeinde für Verluste aus dem Abgang von imma-
teriellen Vermögensgegenständen und von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie von 
Wertveränderungen von Finanzanlagen zu veranschlagen. Ein gemeindlicher Geschäftsvorfall stellt einen Ab-
gang eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes dar, wenn dieser z. B. wegen eines Verkaufs, einer Übertra-
gung oder wegen Diebstahls sowie Vernichtung, z. B. Verschrottung, Zerstörung, Brand u.a., sich nicht mehr im 
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Eigentum der Gemeinde befindet oder ausscheiden soll. Eine Veranschlagung von Aufwendungen aus der Ver-
äußerung der benannten Vermögensgegenstände kommt ebenfalls nicht in Betracht.  
 
Die Abgänge und Veräußerungen können gleichwohl zu Verlusten und damit zu Aufwendungen bei der Gemein-
de führen. Die Aufwendungen entstehen aus einem Veräußerungserlös, der in seiner Höhe nicht dem Wertansatz 
des jeweils betroffenen gemeindlichen Vermögensgegenstandes (Buchwert) entspricht. Sie entstehen ebenfalls, 
wenn kein Verkaufserlös erzielt wird. Wird für einen gemeindlichen Vermögensgegenstand noch ein Verkaufser-
lös erzielt, der höher ist als der jeweilige Buchwert, ergibt sich in Höhe des Differenzbetrages ein Ertrag für die 
Gemeinde. Sofern der Verkaufserlös niedriger ausfällt als der Buchwert, entstehen in Höhe des Differenzbetrages 
Aufwendungen für die Gemeinde. Derartige gemeindliche Erträge und Aufwendungen sind unmittelbar mit der 
allgemeinen Rücklage zu verrechnen (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW). Sie sollen in der gemeindlichen Er-
gebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis angegeben werden. Diese Gebot erfordert, derartige 
gemeindliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan anzugeben, sofern die Veranschlagungsvorausset-
zungen erfüllt werden können (vgl. § 11 GemHVO NRW). 
 
 
1.7 Die Veranschlagung der Finanzerträge und Finanzaufwendungen 
 
1.7.1 Zu Nummer 16 (Finanzerträge): 
 
1.7.1.1 Die Inhalte der Haushaltsposition 
 
Unter der Haushaltsposition „Finanzerträge“ im gemeindlichen Ergebnisplan sind insbesondere Zinsen aus von 
der Gemeinde an Dritte gewährte Darlehen, aber auch aus gemeindlichen Geldanlagen und Kontoguthaben er-
zielte Zinsen und andere zinsähnliche Erträge zu veranschlagen. Zu dieser Haushaltsposition gehören auch die 
Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens, z. B. Tages- und Festgeldzinsen oder auch Ausschüttungen 
der örtlichen Sparkasse. Die jährlichen Aufzinsungsbeträge aus niedrig verzinsten oder unverzinslichen Auslei-
hungen, die in der gemeindlichen Bilanz im Bereich „Finanzanlagen“ als langfristige und abgezinste Ausleihungen 
mit ihrem Barwert angesetzt sind, sollen auch unter dieser Haushaltsposition veranschlagt werden. Außerdem 
gehören auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen oder aus Wertpapieren des 
Anlagevermögens zu dieser Haushaltsposition.  
 
Bei der Veranschlagung solcher Erträge ist zudem zu prüfen, ob mit den gemeindlichen Betrieben ggf. Verträge 
über Gewinnabführungen bestehen. Mit solchen Verträgen wird ein gemeindlicher Betrieb verpflichtet, der Ge-
meinde seinen Gewinn teilweise oder insgesamt zu übertragen. Diese Pflicht kann andererseits zur Pflicht der 
Gemeinde führen, einen Verlust des Betriebes auszugleichen. Bei Verträgen, die erst nach dem Abschlussstich-
tag des Geschäftsjahres abgeschlossen werden, besteht keine schuldrechtliche Rückwirkung auf das abgelaufe-
ne betriebliche Geschäftsjahr. Der gemeindliche Anspruch kann dann nicht dem abgelaufenen Haushaltsjahr 
zugeordnet werden kann. Vielmehr ist der Anspruch dann dem Jahr des Vertragsabschlusses zuzuordnen. 
 
Bei bedeutenden Finanzerträgen, z. B. erhebliche Erträge aus den gemeindlichen Beteiligungen, sollte die Ge-
meinde eine Untergliederung der Haushaltsposition prüfen. Soweit derartige Erträge nur wenigen Produkten 
zuzuordnen sind, kann es sachlich sinnvoll sein, eine besondere Haushaltsposition im Rahmen der örtlichen 
Produktorientierung nur in den jeweiligen Teilplänen zu schaffen. In diesem Zusammenhang ist außerdem zu 
beachten, dass wegen des von der Gemeinde anzuwendenden Bruttoprinzips die gemeindlichen Zinserträge 
nicht mit den gemeindlichen Zinsaufwendungen saldiert werden dürfen. 
 
Die Finanzerträge der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der 
Kontengruppe 46 zugeordnet (vgl. § 27 Abs. 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses 
des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
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1.7.1.2 Keine Zuordnung anderer Ertragsarten  
 
Unter dieser Haushaltsposition sind keine Erträge zu veranschlagen, die aufgrund von der Gemeinde gewährten 
Zinszuschüssen entstehen. Ebenso gehören von der Gemeinde geforderte Verzugszinsen, Säumnis- oder Ver-
spätungszuschläge nicht zu dieser Haushaltsposition. Auch Stundungs- oder Aussetzungszinsen, die bei der 
Gemeinde durch ein Hinausschieben der Zahlungsfälligkeit oder für die Vorenthaltung von Kapital durch Dritte 
entstehen, zählen nicht dazu.  
 
Die gemeindliche Erträge aus der Veräußerung von gemeindlichen Finanzanlagen gem. § 90 GO NRW, die ent-
stehen, weil der Veräußerungserlös höher ist als der in der gemeindlichen Bilanz angesetzte Buchwert dieser 
Vermögensgegenstände, gehören auch nicht zu dieser Haushaltsposition. Derartige Erträge der Gemeinde sind 
vielmehr unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Erträge“ zu veranschlagen, sofern keine Verpflichtung 
für die Gemeinde besteht, die erzielten Erträge unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (vgl. § 
43 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
 
1.7.2 Zu Nummer 17 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen): 
 
1.7.2.1 Die Inhalte der Haushaltsposition 
 
Unter der Haushaltsposition „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ im gemeindlichen Ergebnisplan sind die 
Zinsaufwendungen der Gemeinde und die Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital 
zu veranschlagen. Von dieser Regelung ist vor allem das Disagio betroffen, das den Kreditbeschaffungskosten 
zuzurechnen ist. Ebenso sind die sonstigen Finanzaufwendungen unter dieser Haushaltsposition zu veranschla-
gen, z. B. die Zinsen im Rahmen eines der Gemeinde eingeräumten Kontokorrentkredites. Die Veranschlagung 
von Zinsaufwendungen zeigt regelmäßig, dass in der gemeindlichen Bilanz noch Verbindlichkeiten der Gemeinde 
anzusetzen sind.  
 
Abhängig von deren haushaltswirtschaftlicher Bedeutung in Form von Krediten für Investitionen und Krediten zur 
Liquiditätssicherung, kann auch im Ergebnisplan eine entsprechende Trennung in der Veranschlagung der Zins-
aufwendungen erfolgen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ggf. unterjährig entstehende Zinsaufwendungen für 
neue Kredite zur Liquiditätssicherung i.d.R. noch nicht geschätzt werden können, sodass - wie bei den Liquidi-
tätskrediten selbst - auf eine Veranschlagung möglicher Zinsen aus diesen Krediten verzichtet werden kann. In 
den Fällen, in den in der Haushaltssatzung ein erheblicher Höchstbetrag für die Kredite zur Liquiditätssicherung in 
Bezug auf die laufende Verwaltungstätigkeit der Gemeinde festgesetzt worden ist, darf auf die Veranschlagung 
von Zinsaufwendungen im gemeindlichen Ergebnisplan nicht verzichtet werden (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 3 GO 
NRW).  
 
Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium bekannt gege-
benen NKF-Kontenrahmen sind der Kontengruppe 55 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den 
Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.7.2.2 Keine Zuordnung anderer Aufwandsarten 
 
Unter dieser Haushaltsposition sind keine Abschreibungen von Finanzanlagen zu veranschlagen. Derartige Ver-
mögensgegenstände werden der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zugerechnet bzw. dienen dem Geschäftsbe-
trieb der Gemeinde. Sie stellen somit keine „Nebengeschäfte“ der Gemeinde dar, die aus einer „betrieblichen 
Sicht“ unter einem ordentlichen betriebsfremden Ergebnis zu erfassen und damit getrennt von den bilanziellen 
Abschreibungen der Gemeinde zu veranschlagen wären. Zu dieser Haushaltsposition gehören aber auch nicht 
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die Aufwendungen der Gemeinde für ihren Geldverkehr, z. B. Kontoführungsgebühren. Derartige Aufwendungen 
sind vielmehr unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ zu veranschlagen. 
 
Die Verlustabdeckungen der Gemeinde bei gemeindlichen Betrieben sind ebenfalls nicht unter dieser Haushalts-
position zu erfassen (vgl. z. B. § 10 Absatz 6 EigVO NRW). Die Leistungen der Gemeinde aus solchen Verpflich-
tungen stellen vielmehr gemeindliche Transferleistungen dar, weil sie weder eine Verwendungsvorgabe enthal-
ten, noch mit einer Gegenleistungsverpflichtung des betreffenden Betriebes verbunden sind. Ebenfalls sind Auf-
wendungen der Gemeinde aus der Veräußerung von gemeindlichen Finanzanlagen gem. § 90 GO NRW, die 
entstehen, weil der Veräußerungserlös niedriger ist als der in der gemeindlichen Bilanz angesetzte Buchwert 
dieser Vermögensgegenstände, nicht dieser Haushaltsposition zuzuordnen. Derartige Aufwendungen sind von 
der Gemeinde vielmehr unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Erträge“ zu veranschlagen, sofern 
keine Verpflichtung für die Gemeinde besteht, die entstandenen Aufwendungen unmittelbar mit der allgemeinen 
Rücklage zu verrechnen (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
 
1.8 Die Veranschlagung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 
 
1.8.1 Zu Nummer 18 (Außerordentliche Erträge): 
 
Unter den Haushaltspositionen „Außerordentliche Erträge“ im gemeindlichen Ergebnisplan sind die Erträge, die 
außerhalb der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde entstehen, aber durch die Aufgabenerfüllung der 
Gemeinde verursacht werden, zu veranschlagen. Außerordentliche Erträge bei der Gemeinde beruhen daher auf 
seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte 
Unglücke, die als örtlich zu betrachtendes Ereignis unmittelbar die Gemeinde betreffen. Die Abgrenzung zwi-
schen ordentlichen und außerordentlichen Erträgen muss daher aus der Geschäftstätigkeit bzw. der Verwaltungs-
tätigkeit der Gemeinde heraus und im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung erfolgen.  
 
Es ist deshalb haushaltsrechtlich nicht vorgesehen, diese Abgrenzung auch dem Grundsatz der Wesentlichkeit zu 
unterwerfen und z. B. eine Wertgrenze als Bagatellgrenze festzulegen. Als außerordentliche Erträge sind z. B. 
Versicherungsleistungen oder besondere Zuweisungen nach Naturkatastrophen an die Gemeinde zu klassifizie-
ren, die entsprechend zu veranschlagen sind. Bei der Gemeinde eingehende Spenden sind, sofern diese von 
wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind und ihr ohne Auflage gewährt 
werden, sind dieser Haushaltsposition zuzuordnen. Ebenso sind z. B. die Erträge aus der Veräußerung eines 
gemeindlichen Unternehmens oder einer langjährigen wesentlichen Beteiligung unter dieser Haushaltsposition zu 
veranschlagen.  
 
Eine solche gemeindliche Veräußerung stellt einen ungewöhnlichen Vorgang bzw. die Aufgabe einer wesentli-
chen Betriebsgrundlage oder einer wesentlichen Geschäftstätigkeit der Gemeinde dar. Sie kann daher aus der 
Natur der Sache heraus als selten und nicht gewöhnlich im Sinne der laufenden Verwaltungstätigkeit der Ge-
meinde zu bewerten sein. Diese Einordnung gilt aber nicht für die ertragswirksamen Berichtigungen des gemeind-
lichen Jahresabschlusses, auch wenn die Fehler in den Vorjahren entstanden oder von Bedeutung sind. Derarti-
ge Gegebenheiten stellen keine gemeindlichen Vorgänge dar, die als außerordentlich im Sinne der Differenzie-
rung von ordentlich und außerordentlich in der Ergebnisrechnung zu klassifizieren wären. 
 
Die außerordentlichen Erträge der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-
Kontenrahmen der Kontengruppe 49 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 
des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
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1.8.2 Zu Nummer 19 (Außerordentliche Aufwendungen): 
 
Unter den Haushaltspositionen „Außerordentliche Aufwendungen“ im gemeindlichen Ergebnisplan sind die Auf-
wendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit der Gemeinde entstehen, aber durch die Auf-
gabenerfüllung der Gemeinde verursacht werden, zu veranschlagen. Außerordentliche Aufwendungen bei der 
Gemeinde beruhen daher auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, insbesondere in Folge höherer Gewalt, 
z.B. Naturkatastrophen oder sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke. Derartige Gegebenheiten 
müssen als örtlich zu betrachtendes Ereignis unmittelbar die Gemeinde betreffen. Die Abgrenzung zwischen 
ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen der Gemeinde muss aus der Geschäftstätigkeit bzw. der 
Verwaltungstätigkeit der Gemeinde heraus und im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung erfolgen. Es ist 
deshalb haushaltsrechtlich nicht vorgesehen, diese Abgrenzung auch dem Grundsatz der Wesentlichkeit zu un-
terwerfen oder eine Wertgrenze als Bagatellgrenze festzulegen. 
 
Die außerordentlichen Aufwendungen sind in notwendiger Höhe im gemeindlichen Ergebnisplan zu veranschla-
gen. Solche Aufwendungen können auch Abschreibungen sein, die dadurch entstehen, dass ein Geschäftsvorfall 
der Gemeinde als außerordentlich zu klassifizieren ist. Die gemeindlichen Abschreibungen sind dann unter dieser 
Haushaltsposition zu veranschlagen. Ebenso sind andere Arten gemeindlicher Aufwendungen unter dieser Haus-
haltsposition zu erfassen, wenn diese Aufwendungen aus einem ungewöhnlichen Vorgang bei der Gemeinde 
entstehen und der betreffende Sachverhalt als selten bzw. außerordentlich im Sinne der laufenden Verwaltungs-
tätigkeit der Gemeinde zu bewerten ist. Die Einordnung als aus der Natur der Sache heraus selten und nicht 
gewöhnlich im Sinne der laufenden Verwaltungstätigkeit gilt aber nicht für die aufwandswirksamen Berichtigungen 
des gemeindlichen Jahresabschlusses, auch wenn die Fehler in den Vorjahren entstanden oder von Bedeutung 
sind. Derartige Gegebenheiten stellen keine gemeindlichen Vorgänge dar, die als außerordentlich im Sinne der 
Differenzierung von ordentlich und außerordentlich in der Ergebnisrechnung zu klassifizieren wären. 
 
Die außerordentlichen Aufwendungen der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen 
NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 59 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. Nrn. 1.5.2 und 
1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.9 Die Erträge und Aufwendungen im NKF-Kontenrahmen 
 
1.9.1 Die Einordnung der Erträge und Aufwendungen 
 
Der gemeindliche Haushaltsplan als Ermächtigungsgrundlage für das haushaltswirtschaftliche Handeln der Ge-
meinde erfordert, nicht nur die „zusammengefassten“ Haushaltspositionen für den Ergebnisplan verbindlich fest-
zulegen, sondern deren Anwendung auch für die gemeindlichen Buchungen aus der Ausführung der gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft festzulegen (vgl. § 79 GO NRW). Die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung bringt es dabei mit sich, dass auch die Buchführung der Gemeinde nach einheitlichen Maßstäben zu 
gewährleisten ist (vgl. § 27 Absatz 1 GemHVO NRW).  
 
Auf der Basis dieser Vorschrift stellt der NKF-Kontenrahmen daher ein strukturiertes Ordnungsgerüst der Konten-
gruppierung für die gemeindliche Haushaltswirtschaft dar (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW). Er ist damit der 
verbindliche Rahmen für die Ausgestaltung der örtlichen Buchführung und nicht nur deren Modell. Der NKF-
Kontenrahmen spiegelt das Drei-Komponentensystem des NKF wieder. Er soll dadurch zu einer ausreichenden 
Transparenz über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde sowie dessen Nachvollziehbarkeit beitra-
gen. Um dieses Ziel insgesamt zu erreichen, ist die Vorgabe eines einheitlichen Kontenrahmens erforderlich.  
 
Die verbindliche Vorgabe für die Gemeinde beschränkt sich dabei darauf, den Kontenrahmen ein als den allge-
meinen buchungstechnischen Prinzipien folgendes Ordnungsgerüst der Bildung der einzelnen gemeindlichen 
Konten zugrunde zu legen ist. Der NKF - Kontenrahmen stellt daher den verbindlichen Rahmen für die eigenver-
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antwortliche Ausgestaltung und Konkretisierung von Konten durch die Gemeinde dar. In der Reihenfolge seiner 
Kontenklassen; die nach dem Abschlussgliederungsprinzip aufgebaut sind, einschließlich ihrer Bezeichnungen ist 
der NKF-Kontenrahmen verbindlich. Die Verbindlichkeit des Kontenrahmens besteht auch dann, wenn Inhalte 
einer Kontenklasse nicht im Rahmen der doppelten Buchführung bebucht, sondern statistisch mitgeführt werden.  
 
Bei der Festlegung der Buchungskonten durch die Gemeinde soll z. B. den örtlichen Steuerungserfordernissen 
der Vorrang eingeräumt werden. Daraus folgt, dass es eines kleinteiligen buchungstechnischen Nachweises der 
einzelnen Geschäftsvorfälle der Gemeinde durch die Bildung einer Vielzahl von Buchungskonten grundsätzlich 
nicht bedarf, soweit nicht Interessen Dritter oder auch eigene Interessen der Gemeinde an kleinteiligen haus-
haltswirtschaftlichen Daten bestehen und erfüllt werden müssen. Die Gliederungsziffern innerhalb des Konten-
rahmens werden dabei zur Anwendung empfohlen.  
 
Der Gebrauch der zweistelligen Ziffern erleichtert u.a. die Erfüllung der finanzstatistischen Anforderungen für die 
Gemeinde, weil für die festgelegten Erhebungsmerkmale der NKF – Kontenrahmen die Grundlage bildet. Die 
verbindlichen Haushaltspositionen für die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan bilden 
gleichzeitig die Kontengruppen in den Kontenklassen 4 „Erträge“ und 5 „Aufwendungen“ im NKF-Kontenrahmen 
(vgl. nachfolgende Abbildung). 
 

 
Die Erträge und Aufwendungen im NKF-Kontenrahmen 
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40 Steuern und ähnliche Abgaben 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
42 Sonstige Transfererträge 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
     Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
45 Sonstige ordentliche Erträge 
46 Finanzerträge 
47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen 
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
49 Außerordentliche Erträge 
 

5 Aufwendungen 

 
50 Personalaufwendungen 
51 Versorgungsaufwendungen 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
53 Transferaufwendungen 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
56 ... 
57 Bilanzielle Abschreibungen 
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
59 Außerordentliche Aufwendungen 
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Abbildung 282 „Die Erträge und Aufwendungen im NKF-Kontenrahmen“ 
 
Die Gemeinde hat daher eigenverantwortlich zu beurteilen und zu entscheiden, ob und in welchem Umfang sie 
über die in der Vorschrift benannten Haushaltspositionen des Ergebnisplans hinaus weitere Buchungskonten in 
ihrer Finanzbuchhaltung einrichtet. Der vom Innenministerium festgelegte NKF-Kontenrahmen lässt der Gemein-
de einen ausreichenden Spielraum bei der Gestaltung ihrer örtlichen Konten (vgl. Nummer 1.5.2 des Runderlas-
ses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.9.2 Erträge und Aufwendungen als Steuerungsinformationen 
 
Im Sinne der Ziele der Reform des gemeindlichen Haushaltsrechts und der Zwecke und Ziele des NKF bedarf es 
einer örtlichen Vorgehensweise, die auf Buchungsvereinfachungen abzielt und den Schwerpunkt möglicher Aus-
wertungen über die gemeindliche Haushaltswirtschaft auf die notwendigen Steuerungsinformationen legt. In die-
sem Zusammenhang sind von der Gemeinde die Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ des NKF zu 
nutzen, denn dadurch wird das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch der Gemeinde zutreffend 
und auf das Haushaltsjahr bezogen erfasst. Die Erhebungsmerkmale der Finanzstatistik über gemeindliche Erträ-
ge und Aufwendungen können ebenfalls nach ihren vielfältigen Arten, die Gegenstand jährlicher Erhebungen 
sind, als Basis für die gemeindliche Steuerung hilfreich sein.  
 
In den Fällen, in denen diese Merkmale als örtliche Steuerungsinformationen genutzt werden, bedarf es im Rah-
men des gemeindlichen Berichtswesens geeigneter Auswertungsmöglichkeiten, um mithilfe der Rechengrößen 
„Ertrag“ und „Aufwand“ und ihrer vielfältigen Arten sowie der Erhebungsmerkmale der Finanzstatistik zutreffende 
Informationen über das eigene haushaltswirtschaftliche Handeln zu erhalten. Das gemeindliche Berichtswesen 
kann dabei durchaus auf den einzelnen Geschäftsvorfällen der Gemeinde aufbauen, darf aber gleichwohl die in 
den Teilplänen des gemeindlichen Haushaltsplans abgebildete Produktorientierung und die Formen der gemeind-
lichen Aufgabenerfüllung nicht außer Acht lassen. Dieser erforderliche Zusammenhang erfordert trotzdem nicht, 
dass die Gemeinde deshalb gesonderte fallbezogene Buchungskonten in ihrer Finanzbuchhaltung anlegt. Grund-
sätzlich kann es als ausreichend angesehen werden, wenn z. B. geeignete Auswertungsmerkmale örtlich be-
stimmt und im Rahmen einer Kontierungsnummer oder in einem besonderen Buchungskennzeichen durch Num-
mer oder Buchstaben genutzt werden können.  
 
Die Kontierungsnummer bzw. das Buchungskennzeichen, mit dem durch seine einzelnen Stellen z. B. zwischen 
Erträgen und Aufwendungen, aber auch Einzahlungen und Auszahlungen sowie nach Produkten, Fachbereichen, 
Budgets u.a., unterschieden werden kann, dürfte für die Gemeinde für unterschiedlichste Auswertungen geeignet 
sein. Die unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten so ausgestalteten Kontierungsnummern bzw. Bu-
chungskennzeichen ermöglichen durch die ihnen inneliegende Zuordnung eine systematische Auswertung der 
haushaltswirtschaftlichen Handlungen und Wirkungen im Sinne der örtlichen Steuerung und des Controllings 
aufgrund ihrer Erfassung bei der Buchung der Geschäftsvorfälle der Gemeinde.  
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2. Zu Absatz 2 (Summen- und Saldenbildung im Ergebnisplan): 
 
2.1 Allgemeine Zwecke 
 
Im Ergebnisplan bedarf es zur Umsetzung des vom Rat gewollten haushaltswirtschaftlichen Handelns und der 
vereinbarten produktorientierten Ziele der Darstellung des voraussichtlichen Jahresergebnisses. Außerdem müs-
sen die gemeindlichen Aufwendungen und Erträge verursachungsgerecht dem betreffenden Haushaltsjahr zuge-
rechnet werden, sodass die Ermittlung dieses Ergebnisses sich auf das jeweilige Haushaltsjahr erstreckt. Im 
gemeindlichen Ergebnisplan sind die ordentlichen und die außerordentlichen Ergebniskomponenten getrennt 
voneinander aufzuzeigen, denn der Ergebnisplan ist nach dem Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut. Der 
gemeindliche Ergebnisplan vermittelt dadurch die notwendige Transparenz über das voraussichtliche Jahreser-
gebnis des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde.  
 
Der Ausweis des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit, des Finanzergebnisses, des ordentlichen Er-
gebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses eines Haushaltsjahres nach Arten, Höhe und Quellen im 
Haushaltsplan dient der Entscheidung des Rates über die Verwendung und den Einsatz der Ressourcen. Unter 
Beachtung des Grundsatzes der Klarheit und der Richtigkeit muss bei allen Summen- und Saldobeträgen durch 
ein Vorzeichen erkennbar gemacht werden, ob der jeweilige Betrag positiv oder negativ ist bzw. einen Über-
schuss oder einen Fehlbetrag darstellt. Diese Gegebenheiten bringen es mit sich, die gemeindlichen Erträge nicht 
als negative Beträge und die Aufwendungen der Gemeinde nicht als positive Beträge im Ergebnisplan zu veran-
schlagen. Nur dann bietet das voraussichtliche Jahresergebnis der Gemeinde, das aus dem Ergebnis der laufen-
den Verwaltungstätigkeit, dem Finanzergebnis (insgesamt das ordentliche Ergebnis) und dem außerordentlichen 
Ergebnis zu ermitteln ist, eine zutreffende Information über das Handeln der Gemeinde im Haushaltsjahr.  
 
Das gemeindliche „Finanzergebnis“ ist in diesem Zusammenhang jedoch nicht als „ordentliches betriebsfremdes 
Ergebnis“ definiert worden, sodass die Abschreibungen auf gemeindliche Finanzanlagen nicht unter dem Finan-
zergebnis zu erfassen sind. Die Finanzanlagen werden vielmehr der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zugerech-
net bzw. dienen dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde und stellen für diese keine „Nebengeschäfte“ im handels-
rechtlichen Sinne dar. Die gemeindlichen Abschreibungen bei Finanzanlagen werden daher auch nicht unter 
einem ordentlichen betriebsfremden Ergebnis und getrennt von den bilanziellen Abschreibungen veranschlagt. 
Die haushaltsrechtlich gewählte Erfassung solcher Abschreibungen als bilanzielle Abschreibungen stärkt die 
Transparenz über den jährlichen Ressourcenverbrauch der Gemeinde aus der Nutzung bzw. Inanspruchnahme 
von gemeindlichen Vermögensgegenständen. 
 
 
2.2 Summen- und Saldenbildung 
 
2.2.1 Zu Nummer 1 (Ordentliches Ergebnis): 
 
Im Rahmen der Summen- und Saldenbildung im gemeindlichen Ergebnisplan hat die Gemeinde zuerst das or-
dentliche Ergebnis zu ermitteln. Dieses Ergebnis umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge 
der Gemeinde und ist als Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Auf-
wendungen zu ermitteln. Es wird als ordentliches Ergebnis bezeichnet, weil der ermittelte Saldo die Ertragskraft 
der Gemeinde aufgrund des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs im abgelaufenen Haus-
haltsjahr wieder spiegelt. In diesem Bereich werden die Tätigkeiten der Gemeinde erfasst, die nicht der Investiti-
onstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zuzurechnen sind. Das ordentliche Ergebnis bietet daher eine Aussa-
gekraft und auch die notwendige Transparenz über einen jahresbezogenen Teilbereich der laufenden Verwal-
tungstätigkeit der Gemeinde.  
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2.2.2 Zu Nummer 2 (Finanzergebnis): 
 
Den dazugehörigen weiteren jahresbezogenen Teilbereich der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde 
stellt das gemeindliche Finanzergebnis dar. Dieses Ergebnis entsteht aus der gemeindlichen Finanzierungstätig-
keit und stellt als Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen sowie den sonstigen Finanzaufwendungen dar. 
Mit dem Saldo wird u.a. verdeutlicht, wie das von der Gemeinde aufgenommene Fremdkapital durch Zinsaufwen-
dungen das Jahresergebnis der Gemeinde beeinflusst. Das „Finanzergebnis“ ist dabei jedoch nicht als „ordentli-
ches betriebsfremdes Ergebnis“ definiert worden.  
 
Die gemeindliche Abgrenzung hat daher zur Folge, dass die Abschreibungen auf gemeindliche Finanzanlagen 
nicht unter dem Finanzergebnis zu erfassen sind. Die gemeindlichen Finanzanlagen werden der Aufgabenerfül-
lung der Gemeinde zugerechnet bzw. dienen dem dauernden Geschäftsbetrieb der Gemeinde. Sie stellen daher 
für die Gemeinde keine „Nebengeschäfte“ dar. Die aus den Wertminderungen der Finanzanlagen entstehenden 
Abschreibungen sind deshalb von der Gemeinde auch nicht unter einem „ordentlichen betriebsfremden Ergebnis“ 
zu erfassen und getrennt von den bilanziellen Abschreibungen auszuweisen. Die gewählte Erfassung der Ab-
schreibungen der Finanzanlagen im Rahmen des jährlichen gemeindlichen Ressourcenverbrauchs erhöht die 
Transparenz über die haushaltsmäßigen Belastungen aus der Inanspruchnahme von Vermögensgegenständen 
im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung.. 
 
 
2.2.3 Zu Nummer 3 (Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit): 
 
Das jahresbezogene Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns 
der Gemeinde dar. Es wird aus dem erzielten ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis ermittelt. Unter dem 
Begriff „laufende Verwaltungstätigkeit“ werden dabei Aktivitäten der Gemeinde verstanden, die nicht der gemeind-
lichen Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. Die Bezeichnung „laufende Verwaltungstätigkeit“ 
verdeutlicht zudem, dass örtliche Aufgaben von der Gemeinde im Auftrag der Einwohner und Abgabepflichtigen 
erledigt werden. Sie ist dabei gegenüber den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nicht als Treu-
händer tätig, der eigenständig im eigenen Namen auch weitere Geschäftstätigkeiten durchführen kann. Die Ge-
meinde hat bei ihrer Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr immer den Willen der Einwohner und 
Abgabepflichtigen zu berücksichtigen. 
 
Im gemeindlichen Ergebnisplan bildet daher die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis 
als "Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit" diese Sachlage zutreffend für das Haushaltsjahr ab. Eine sol-
che Darstellung im Ergebnisplan der Gemeinde stimmt mit der für den gemeindlichen Finanzplan vorgenomme-
nen Abgrenzung überein (vgl. § 3 GemHVO NRW). Diese Sachlage belegt, dass dadurch eine zutreffende Be-
wertung der gesamten laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde im Haushaltsjahr möglich ist, denn neben 
der Aussagekraft wird auch die notwendige Transparenz geboten.  
 
 
2.2.4 Zu Nummer 4 (Außerordentliches Ergebnis): 
 
Im Gemeindehaushaltsrecht werden wie im kaufmännischen Rechnungswesen die Begriffe „Außerordentliche 
Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ als „außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ umschrie-
ben. In diesem Ergebnisbereich sind die Geschäftsvorfälle der Gemeinde zu erfassen, die ungewöhnlich in der 
Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind. Die Gemeinde hat dabei die „Verhältnisse 
des Einzelfalls“ sachgerecht zu berücksichtigen. Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung 
der außerordentlichen Erträge mit den außerordentlichen Aufwendungen.  
 
Durch das außerordentliche Ergebnis wird dabei gezeigt, inwieweit seltene und ungewöhnliche Vorgänge bzw. 
von der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit der Gemeinde abweichende Vorgänge von wesentlicher Bedeutung 
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für die Gemeinde im Haushaltsjahr aufgetreten sind, und in welchem Umfang diese das gemeindliche Jahreser-
gebnis beeinflussen. Sofern ein außerordentliches Ergebnis in der gemeindlichen Ergebnisrechnung m Rahmen 
des Jahresabschlusses auszuweisen ist, besteht wegen der Außerordentlichkeit eine Pflicht der Gemeinde, dazu 
sachgerechte Angaben und Erläuterungen in den Anhang aufzunehmen (vgl. § 44 GemHVO NRW).  
 
 
2.2.5 Zu Nummer 5 (Jahresergebnis): 
 
Im Jahresabschluss der Gemeinde wird der Zusammenhang zwischen der gemeindlichen Bilanz und der Ergeb-
nisrechnung der Gemeinde durch das im abgelaufenen Haushaltsjahr erzielte Jahresergebnis hergestellt. Im 
Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung muss daher bereits ermittelt werden, welches Jahresergebnis bzw. 
ob ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag voraussichtlich erzielt wird. Das gemeindliche Jahresergebnis 
wird daher als positive oder negative Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem 
außerordentlichen Ergebnis gebildet. In der Vorschrift ist entgegen den Nummern 1 und 3 versehentlich keine 
redaktionelle Änderung dieser Nummer vorgenommen, sodass dort noch der Begriff „ordentliches Ergebnis“ zu 
finden ist. Dieser Begriff kann nicht mehr gelten, weil sonst das Jahresergebnis verfälscht wird. 
 
Die weitere haushaltswirtschaftliche Behandlung des gemeindlichen Jahresergebnisses muss im Ergebnisplan 
der Gemeinde nicht aufgezeigt werden, unabhängig davon, ob das voraussichtliche Jahresergebnis positiv oder 
negativ sein wird. Bei einem möglichen negativen Ergebnis muss ein Zusammenhang mit der gemeindlichen 
Haushaltssatzung hergestellt werden, denn in einem solchen Fall ist der Rat der Gemeinde verpflichtet, eine 
Festsetzung zu treffen, wie der voraussichtliche Fehlbetrag mit dem Eigenkapital der Gemeinde verrechnet wer-
den soll. Am im Ergebnisplan aufzuzeigenden Jahresergebnis kann daher gemessen werden, ob und inwieweit 
die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Einhaltung des Haushaltsausgleichs nach § 75 Absatz 2 GO NRW nach-
kommen kann. Das gemeindliche Jahresergebnis spiegelt daher den Ausgang der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft im neuen Haushaltsjahr und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde wieder.  
 
Die Herstellung eines Zusammenhangs zwischen der Darstellung des gemeindlichen Haushaltsausgleichs in der 
Haushaltssatzung der Gemeinde durch die Angabe der Gesamtbeträge für Erträge und Aufwendungen als Brut-
tobeträge und dem Jahresergebnis als Nettobetrag ist der Gemeinde nicht verbindlich vorgegeben (vgl. § 75 
Absatz 2 und § 78 Absatz 2 GO NRW). Diese Gegebenheit besteht auch dann, wenn bei einem negativen Jah-
resergebnis möglicherweise eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und/oder eine Verringerung der all-
gemeinen Rücklage notwendig werden könnte, auch wenn die gemeindliche Haushaltssatzung darüber eine 
betragliche Festsetzung enthalten muss. 
 
 
2.3 Die Verbindung des Ergebnisplans zur Haushaltssatzung 
 
2.3.1 Der Ausweis des „originären“ Haushaltsausgleichs  
 
Die jährliche Haushaltssatzung der Gemeinde enthält als Festsetzungen u.a. den Gesamtbetrag der Erträge und 
den Gesamtbetrag der Aufwendungen des Ergebnisplans für das Haushaltsjahr zu enthalten (vgl. § 78 Absatz 2 
Nummer 1 a GO NRW). Es wird dabei nicht ausdrücklich dargestellt, ob die Gemeinde ihre Verpflichtung zum 
Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 Satz 2 GO NRW erfüllt hat. Für diese Feststellung muss zusätzlich ein 
rechnerischer Vergleich der beiden Gesamtbeträge gesondert vorgenommen werden. Durch die zusätzliche Dar-
stellung der Gesamtbeträge im gemeindlichen Ergebnisplan könnte die Gemeinde auch dort über das Erreichen 
des „originären“ Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr informieren.  
 
Die Gemeinde kann eigenverantwortlich das Erreichen des Haushaltsausgleichs deutlicher und nachvollziehbar 
aufzuzeigen. Sie kann dazu den gemeindlichen Ergebnisplan entsprechend ergänzen und zusätzlich die für die 
im Haushaltsplan veranschlagten Erträge und Aufwendungen die festgesetzten Gesamtbeträge sowie den Saldo 
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daraus als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag angeben. Die Ergänzung des gemeindlichen Ergebnisplans 
kann dabei auf Angaben für das Haushaltsjahr beschränkt werden. Die Gemeinde kann aber auch die dem 
Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre sowie die Vorjahre darin einbeziehen. Das Schema für eine solche 
Ergänzung des gemeindlichen Ergebnisplans wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
 

 
Ergebnisplan und „originärer“ Haushaltsausgleich 
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Abbildung 283 „Ergebnisplan und „originärer“ Haushaltsausgleich“ 
 
 
2.3.2 Der Ausweis des „fiktiven“ Haushaltsausgleichs  
 
Der gemeindliche Ergebnisplan, der die Grundlage für die Höhe der Festsetzungen in der Haushaltssatzung 
bildet, enthält dabei auch keine gesonderte Darstellung über das Erreichen des „fiktiven“ Haushaltsausgleichs im 
Haushaltsjahr. Es bietet sich daher an, im gemeindlichen Ergebnisplan eine direkte Verknüpfung zur gemeindli-
chen Haushaltssatzung herzustellen, um das Erreichen dieses Haushaltsausgleichs aufzuzeigen. Die Gemeinde 
kann in diesem Sinne freiwillig eine Verbindung zwischen den Angaben in der gemeindlichen Haushaltssatzung 
und ihrem Ergebnisplan herstellen, um damit den Zusammenhang der Festsetzungen der gemeindlichen Haus-
haltssatzung zum Haushaltsplan bzw. das Erreichen des Haushaltsausgleichs deutlicher und nachvollziehbar 
aufzuzeigen. Sie kann dazu den gemeindlichen Ergebnisplan entsprechend zweistufig ergänzen.   
 
Auf der ersten Stufe wären die festgesetzten Gesamtbeträge für die im Haushaltsplan veranschlagten Erträge 
und Aufwendungen sowie der Saldo daraus als Jahresfehlbetrag angeben. Dadurch wird aufgezeigt, in welchem 
Umfang der „originäre“ Haushaltsausgleich nicht erreicht werden konnte. Auf der zweiten Stufe wäre dann die 
geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu dem auf der ersten Stufe ermittelten Jahresfehlbetrag 
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anzugeben, durch die ein „fiktiver“ Haushaltsausgleich erreicht werden soll. Soweit dabei die gemeindliche Aus-
gleichsrücklage keinen ausreichenden Bestand zur „Deckung“ des Jahresfehlbetrages mehr aufweist, also eine 
Verringerung der allgemeinen Rücklage erforderlich wird, sollte der „nicht gedeckte“ Jahresfehlbetrag gesondert 
angegeben werden. Ein Schema für den Ergebnisplan wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
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Abbildung 284 „Ergebnisplan und „fiktiver“ Haushaltsausgleich“ 
 
Die Ergänzung des gemeindlichen Ergebnisplans kann dabei auf Angaben für das Haushaltsjahr beschränkt 
werden. Die Gemeinde kann aber auch die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre sowie die Vorjahre 
darin einbeziehen. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Beachtung des Kontierungsplans): 
 
3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Für die Beurteilung des gemeindlichen Haushalts ist es sachgerecht, die Nachvollziehbarkeit der von der Ge-
meinde erzielten Erträge und entstandenen Aufwendungen durch die Verbindlichkeit des Kontierungsplans zu 
gewährleisten. Die Beachtung des Kontierungsplans dient aber auch dazu, die Gemeinden miteinander verglei-
chen zu können. Sie unterstützt die Gemeinde auch bei der Erfüllung der statistischen Anforderungen. Die Ge-
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meinde hat daher bei der Aufstellung ihres Haushaltsplans den vom Innenministerium für verbindlich erklärten 
Kontierungsplan anzuwenden (vgl. Nummer 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; 
SMBl. NRW. 6300).  
 
 
3.2 Die Zuordnungen für den gemeindlichen Ergebnisplan 
 
Der Kontierungsplan stellt eine verbindliche Vorgabe für die Zuordnung der gemeindlichen Erträge und Aufwen-
dungen entsprechend ihrer Arten zu den Positionen des Ergebnisplans auf der Basis des NKF-Kontenrahmens 
dar (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Zuordnungen für den gemeindlichen Ergebnisplan 

 
 

HAUSHALTS- 
POSITION 

 
NKF- 

KONTENGRUPPE 

 
VERBINDLICHE 
ZUORDNUNG 

Steuern und ähnliche 
Abgaben 
 

40 Steuern und ähnliche  
     Abgaben 
 

 
Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, 
Gewerbesteuer 
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an 
der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, 
Andere Steuern, z. B. Vergnügungssteuer,  Hun-
desteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer. 
Steuerähnliche Einnahmen, z. B. Fremdenver-
kehrsabgaben, Abgaben von Spielbanken u.a. 
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleis-
tungsausgleich 
Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende 

 

Zuwendungen und  
allgemeine Umlagen 
 

41 Zuwendungen und  
     allgemeine Umlagen 
 

 
Zuwendungen 
Schlüsselzuweisungen vom Land 
Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden 
(GV) 
Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, 
von Gemeinden (GV) 
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden 
(GV) 
Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung 
Jugendamtsumlage 
Landschaftsumlage 
Verbandsumlage des Regionalverbandes  
Ruhrgebiet 

 

Sonstige Transfererträge 
 

42 Sonstige Transfererträge 
 

 
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von 
Einrichtungen und in Einrichtungen 
Schuldendiensthilfen 
Andere sonstige Transfererträge 

 

 
 
Öffentlich-rechtliche  
Leistungsentgelte 
 

 
 
43 Öffentlich-rechtliche  

Leistungsentgelte 
 

 
 
Verwaltungsgebühren 
Öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die 
Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und 
Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmi-
gungsgebühren, Gebühren für die Bauüberwa-
chung, Gebühren für Beglaubigungen, für Erlaub-
nisscheine, Vermessungs- (Abmarkungs-) gebüh-
ren usw. 
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Ein-
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Die Zuordnungen für den gemeindlichen Ergebnisplan 

 
 

HAUSHALTS- 
POSITION 

 
NKF- 

KONTENGRUPPE 

 
VERBINDLICHE 
ZUORDNUNG 

richtungen und Anlagen und für die Inan-
spruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen 
z.B. Entgelte für die Lieferung von Elektrizität, 
Gas, Fernwärme, Wasser, einschl. Grundgebüh-
ren, Zählermiete 
Entgelte der Verkehrsunternehmen 
Entgelte für die Inanspruchnahme von Ein-
richtungen der Abwasserbeseitigung, der Müllab-
fuhr, der Straßenreinigung, des Be-
stattungswesens, für die Sondernutzung von 
Straßen 
Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung von Stra-
ßen, Anlagen und dgl. 
Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse 
für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität 
Sonstige Entgelte, z.B. Parkgebühren, Pflegesätze 
der Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime (auch 
Einkaufsgelder), Eintrittsgelder zu kulturellen oder 
sportlichen Veranstaltungen 
Pflege von Gräbern 
Zweckgebundene Abgaben 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 
Beiträge, für den Gebührenausgleich und aus 
ähnlichen Sonderposten 

 

Privatrechtliche  
Leistungsentgelte, 
Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 
 

44 Privatrechtliche  
     Leistungsentgelte, 
     Kostenerstattungen und  
     Kostenumlagen 
 

 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Erträge aus Verkauf  
Mieten und Pachten 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumla-
gen 
 

 
Sonstige ordentliche 
Erträge 
 

 
45 Sonstige ordentliche 
      Erträge 
 

 
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensge-
genständen des Anlagevermögens 
Konzessionsabgaben 
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonder-
posten 
Erstattung von Steuern vom Einkommen und 
Ertrag für Vorjahre 
Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, 
z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflö-
sung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen 
auf Forderungen, aus der Auflösung von Rückstel-
lungen 

 

Finanzerträge 46 Finanzerträge 

 
Zinserträge 
Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabfüh-
rungsverträgen, Wertpapieren des Anlage- und 
des Umlaufvermögens, auch andere zinsähnliche 
Erträge 

 

Aktivierte  
Eigenleistungen,  
Bestandsveränderungen 
 

47 Aktivierte Eigen- 
     leistungen, Bestands- 
     veränderungen 
 

 
Aktivierte Eigenleistungen 
Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensge-
genstände  
Bestandsveränderungen 
Bestandsveränderungen an unfertigen und ferti-
gen Erzeugnissen 

 
 
Erträge aus internen  
Leistungsbeziehungen 

 
48 Erträge aus internen  
     Leistungsbeziehungen 

 
 

Keine weiteren Festlegungen 
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Außerordentliche Erträge 49 Außerordentliche Erträge 
 

Keine weiteren Festlegungen 
 

Personalaufwendungen 
 

50 Personalaufwendungen 
 

 
Bezüge der Beamten, Vergütungen der Angestell-
ten, Löhne der Arbeiter, Aufwendungen für sonsti-
ge Beschäftigte 
Beiträge zu Versorgungskassen  und Zusatzver-
sorgungskassen  
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. 
für Beschäftigte 
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Be-
schäftigte und Altersteilzeit 
Aufwendungen für Rückstellungen für nicht ge-
nommenen Urlaub und AArrbbeeiittsszzeeiittgguutthhaabbeenn  
Pauschalierte Lohnsteuer 

 

Versorgungs- 
aufwendungen 
 

51 Versorgungs- 
     aufwendungen 
 

 
Versorgungsaufwendungen 
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. 
für Versorgungsempfänger 
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Ver-
sorgungsempfänger 

 

Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 
 

52 Aufwendungen für Sach- 
     und Dienstleistungen 
 

 
Aufwendungen für 
- Fertigung, Vertrieb und Waren 
- Energie/Wasser/Abwasser 
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des 

Infrastrukturvermögens, der Maschinen und 
technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Be-
triebsvorrichtungen, der Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung  

- die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude 
usw. 

- weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun-
gen, z. B. Schülerbeförderungskosten, Lernmit-
tel  

- Kostenerstattungen 
- sonstige Sach- und Dienstleistungen 

 

Transferaufwendungen 
 

53 Transferaufwendungen 
 

 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 
für laufende Zwecke 
Schuldendiensthilfen 
Sozialtransferaufwendungen 
- Leistungen an natürliche Personen außerhalb 

von Einrichtungen und in Einrichtungen 
- Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung 

im Alter 
- Leistungen der Jugendhilfe  
- Leistungen an Arbeitssuchende 
- Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche An-

spruchsberechtigte 
- Leistungen an Asylbewerber 
- sonstige soziale Leistungen 
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z. B. 
Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung 
Fonds Deutsche Einheit 
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) 
Allgemeine Umlagen  
- an das Land (auch Nachzahlung aus der Ab-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 2 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1292 

 
Die Zuordnungen für den gemeindlichen Ergebnisplan 
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rechnung des Solidarbeitrages) 
- an Gemeinden (GV) 
Sonstige Transferaufwendungen 

 

Sonstige ordentliche Auf-
wendungen 
 

54 Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

 

 
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendun-
gen aus Personaleinstellungen, Aus- und Fortbil-
dung, Umschulung, übernommene Reisekosten, 
Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen, Um-
zugskostenvergütung, Dienst- und Schutzkleidung, 
persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personal-
nebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe 
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von 
Rechten und Diensten aus Mieten, Pachten, Erb-
bauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte, Aufwen-
dungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkei-
ten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Aus-
schüsse, Fraktionen, Beiräte sowie die Mitglied-
schaft in Aufsichtsräten zählen 
Geschäftsaufwendungen aus Büromaterial, Zei-
tungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistun-
gen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachun-
gen u.a. 
Aufwendungen für Beiträge aus Versicherungsbei-
träge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs-
vertretungen und Vereinen 
Wertberichtigungen aus Verlusten wegen Wert-
minderungen von Gegenständen des Umlaufver-
mögens (außer Vorräten und Wertpapieren), 
Verluste aus dem Abgang von immateriellen Ver-
mögensgegenständen und Vermögensgegenstän-
den des Sachanlagevermögens, Einstellungen 
und Zuschreibungen in die Sonderposten, Auf-
wendungen zu Rückstellungen, Wertkorrekturen 
bei Forderungen (ohne Ausleihungen) 
Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren 
aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteili-
gungen, aus dem Abgang von Wertpapieren Auf-
wendungen aus Verlustübernahmen 
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlun-
gen 
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisun-
gen für Investitionen 
Betriebliche Steueraufwendungen aus  Kraftfahr-
zeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere Verbrauchsteu-
ern, sonstige betriebliche Steueraufwendungen 
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und 
Ertrag 
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. 
aus der Umsetzung der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende 
Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen aus 
z.B. Verfügungsmittel, Aufwendungen für Scha-
densfälle 

 

Zinsen und sonstige  
Finanzaufwendungen 

55 Zinsen und sonstige  
     Finanzaufwendungen 

 
Zinsaufwendungen 
Sonstige Finanzaufwendungen 

 

Bilanzielle  
Abschreibungen 
 

57 Bilanzielle  
     Abschreibungen 
 

 
Bilanzielle Abschreibungen  
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens 
- auf Gebäude u.a. 
- auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und 
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Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung 
und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und 
Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, 
Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige 
Bauten des Infrastrukturvermögens 

- auf Maschinen und technische Anlagen, Fahr-
zeuge  

- auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und 
geringwertige Wirtschaftsgüter 

- auf Finanzanlagen 
- auf das Umlaufvermögen 
Sonstige Abschreibungen 

 
 
Aufwendungen aus inter-
nen Leistungsbeziehungen 
 

 
58 Aufwendungen aus inter- 
     nen Leistungsbeziehungen 
 

Keine weiteren Festlegungen 

 
Außerordentliche  
Aufwendungen 
 

 
59 Außerordentliche  
     Aufwendungen 
 

Keine weiteren Festlegungen 

Abbildung 285 „Die Zuordnungen für den gemeindlichen Ergebnisplan“ 
 
Der Kontierungsplan ermöglicht der Gemeinde, bei örtlichem Bedarf eine weitergehende örtlich notwendige Un-
tergliederung der Haushaltspositionen im gemeindlichen Haushaltsplan in eigener Verantwortung vorzunehmen 
und die Buchungen in der Finanzbuchhaltung entsprechend vorzunehmen. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 3 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1294 

§ 3 
Finanzplan 

 
(1) Im Finanzplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen 
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
1. Steuern und ähnliche Abgaben, 
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 
3. sonstige Transfereinzahlungen, 
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 
5. privatrechtliche Leistungsentgelte, 
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 
7. sonstige Einzahlungen, 
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen, 
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
9. Personalauszahlungen, 
10. Versorgungsauszahlungen, 
11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, 
12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen, 
13. Transferauszahlungen, 
14. sonstige Auszahlungen, 
aus Investitionstätigkeit 
die Einzahlungen 
15. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, 
16. aus der Veräußerung von Sachanlagen, 
17. aus der Veräußerung von Finanzanlagen, 
18. von Beiträgen u.ä. Entgelten und 
19. sonstige Investitionseinzahlungen, 
die Auszahlungen 
20. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 
21. für Baumaßnahmen, 
22. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, 
23. für den Erwerb von Finanzanlagen, 
24. von aktivierbaren Zuwendungen und  
25. sonstige Investitionsauszahlungen, 
aus Finanzierungstätigkeit 
26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, 
27. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen. 
 
(2) Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des 
Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel durch 
1. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, 
2. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 
3. die Summe der Salden nach den Nummern 1 und 2 als Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag,  
4. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, 
5. die Summe aus Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag und aus dem Saldo nach Nummer 4,  
6. die Summe nach Nummer 5 und dem Bestand am Anfang des Haushaltsjahres als Bestand an Finanzmitteln 

am Ende des Haushaltsjahres 
auszuweisen.  
 
(3) Die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen des Finanzplans ist auf der Grundlage 
des vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplan vorzunehmen. 
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Erläuterungen zu § 3:  
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Inhalte des Finanzplans 
 
1.1 Die Ziele und Zwecke  
 
Der gemeindliche Haushaltsplan als Bestandteil der jährlichen Haushaltssatzung der Gemeinde stellt im NKF die 
Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und 
Kontrollen für das Haushaltsjahr dar (vgl. § 79 GO NRW i.V.m. § 1 GemHVO NRW). Er steht im Zentrum der 
haushaltswirtschaftlichen Planung und Rechenschaft der Gemeinde. Auf eine gesonderte jahresbezogene Pla-
nung der Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde kann deshalb nicht verzichtet werden, insbesondere für 
die Abwicklung der gemeindlichen Investitionen. 
 
Der Haushaltsplan der Gemeinde hat daher auch einem Finanzplan zu enthalten, in dem die im Haushaltsjahr 
voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen zu veranschlagen sind (vgl. § 79 
GO NRW i.V.m. § 1 GemHVO NRW). Die Rechengrößen „Auszahlungen“ und „Einzahlungen“ des NKF stellen 
dabei den geeigneten Buchungsstoff für die gemeindliche Zahlungsabwicklung und die Erfassung der Zahlungs-
ströme in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung dar. Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen tatsächli-
chen Geldzufluss bei der Gemeinde, der eine Erhöhung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt. Bei den ge-
meindlichen Auszahlungen handelt es sich um den tatsächlichen Geldabfluss, der zum Zeitpunkt der Bezahlung 
von Gütern und Dienstleistungen entsteht und eine Verringerung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt. 
 
Durch die Veranschlagung aller voraussichtlichen Zahlungen im Haushaltsjahr gewährleistet der gemeindliche 
Finanzplan aussagekräftige Informationen über den jahresbezogenen Bedarf der Gemeinde an Finanzmitteln. Die 
Gemeinde hat daher sorgfältig zu schätzen, ob, welche und in welchem Umfang im Haushaltsjahr Einzahlungen 
eingehen und Auszahlungen zu leisten sind und wie sich dadurch ihr Zahlungsmittelbestand verändert. Der jah-
resbezogene Liquiditätsbedarf der Gemeinde ist in die gemeindliche Liquiditätsplanung einzubeziehen (vgl. § 89 
Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 30 Absatz 6 GemHVO NRW). Für den gemeindlichen Finanzplan sind folgende Ziel-
setzungen von Bedeutung (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Zielsetzungen für den gemeindlichen Finanzplan 

 
 
- Zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen). 
 
 
- Darstellung der Finanzierungsquellen (Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung). 
 
 
- Darstellung der Zahlungsströme nach dem Charakter der gemeindlichen Tätigkeiten. 
 
 
- Ermächtigungen für investive Einzahlungen und Auszahlungen. 
 
 
- Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Liquidität). 
 
 
- Beurteilung der Finanzlage und der Veränderung der liquiden Mittel. 
 
 
- Nutzung der Zahlungsströme in der Finanzrechnung für die Finanzstatistik. 
 

Abbildung 286 „Die Zielsetzungen für den gemeindlichen Finanzplan“ 
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Im gemeindlichen Finanzplan sind auch die notwendigen fremden Finanzmittel bzw. der Kreditbedarf, der auf-
grund der Auszahlungen für Investitionen der Gemeinde voraussichtlich im Haushaltsjahr entstehen wird, zu 
veranschlagen. Bei dieser Veranschlagung bleibt jedoch der unterjährig entstehende Liquiditätsbedarf der Ge-
meinde, der u.a. durch Kredite zur Liquiditätssicherung gedeckt werden kann, unberücksichtigt. In der gemeindli-
chen Haushaltssatzung ist dafür jedoch eine ausreichend bemessene Ermächtigung in Form eines Höchstbetra-
ges festzusetzen (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 3 GONRW).  
 
Die Gemeinde muss bei der Veranschlagung von Einzahlungen und Auszahlungen im gemeindlichen Finanzplan 
auch der Grundsatz der Gesamtdeckung beachten (vgl. § 20 GemHVO NRW). Nach dieser Vorschrift dienen die 
Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwal-
tungstätigkeit. Die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investiti-
onstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten dienen insgesamt zur Deckung der Auszah-
lungen für die Investitionstätigkeit. Die Einhaltung des Stufensystems der Gesamtdeckung wird u.a. durch die 
Gliederung des Finanzplans nachvollziehbar gemacht und gewährleistet.  
 
Die Zwecke der gemeindlichen Haushaltsplanung bedingen, dass die Gemeinde in ihrem Finanzplan die Richtig-
keit der haushaltswirtschaftlichen Daten gewährleisten muss. Sie muss daher umfassend dafür Sorge tragen, 
dass die Zahlungen unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips und der sachlich erforderlichen Abgren-
zungen der Einzahlungs- und Auszahlungsarten gebucht werden (vgl. § 27 GemHVO NRW). In Abwägung mit 
der eigenständigen Finanzverantwortung der Gemeinde bedarf es deshalb jedoch keiner haushaltsrechtlichen 
Vorgabe von örtlichen Sachkonten. Die amtliche Finanzstatistik bietet durch ihre Erhebungsmerkmale der Ge-
meinde eine ausreichende Informationsmöglichkeit, den Entscheidungsspielraum bei der Kontenbildung unter 
Einbeziehung der jährlichen und unterjährigen Meldepflichten zutreffend auszufüllen (vgl. § 3 FPStatG)..  
 
 
1.2 Die Besonderheiten  
 
In Zusammenhang mit den Zielen und Zwecken des gemeindlichen Finanzplans ist zu beachten, dass der ge-
meindliche Finanzplan nicht mit dem Ergebnisplan der Gemeinde identisch ist. Im Finanzplan werden alle Zah-
lungen der Gemeinde erfasst und nicht nur die Zahlungsvorgänge, die aus zahlungswirksamen Erträgen und 
Aufwendungen der Gemeinde entstehen. Eine große Bedeutung im gemeindlichen Finanzplan haben die von der 
Gemeinde vorgesehenen Investitionen und die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde, die bereits systematisch 
nicht im gemeindlichen Ergebnisplan darzustellen sind. Durch den Bereich „Laufende Verwaltungstätigkeit“ im 
gemeindlichen Finanzplan wird gleichwohl eine Verknüpfung zum gemeindlichen Ergebnisplan herstellt, denn 
dieser enthält diesen Bereich in der gleichen Abgrenzung.  
 
Diese Verbindung zwischen dem Finanzplan und dem Ergebnisplan der Gemeinde bringt jedoch dabei nicht mit 
sich, dass auch im gemeindlichen Finanzplan die Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Sinne von 
ordentlichen und außerordentlichen Zahlungen zu gliedern sind. Diese qualitativen Bezeichnungen zur Abgren-
zung bei den gemeindlichen Ressourcen sind nicht auf die gemeindlichen Zahlungsströme und damit nicht auf 
den auf den Finanzplan der Gemeinde übertragbar. Der Begriff „außerordentlich“ ist z. B. auch nicht in der Weise 
zu verstehen, dass darunter die gemeindliche Investitionstätigkeit zu erfassen wäre.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass nicht jeder gemeindliche Ertrag oder Aufwand im Ergebnisplan 
auch zu einem Zahlungsvorgang führt, der im gemeindlichen Finanzplan zu veranschlagen ist. Die Grundsteuer-
pflicht der Gemeinde für eigene Grundstücke kann nur als „interne haushaltsmäßige Maßnahme“ im Rahmen 
interner Leistungsbeziehungen im betreffenden Teilergebnisplan erfasst werden. Sie führt nicht zu einem kas-
senwirksamen Zahlungsvorgang und damit auch nicht zu einer Veranschlagung im Finanzplan. 
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Für die Veranschlagung im gemeindlichen Finanzplan ist außerdem zu beachten, dass ein investiver Zahlungs-
strom sich immer auf einen in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Vermögenswert auswirken muss, unab-
hängig davon, ob dessen Anschaffungskosten oder Herstellungskosten über die Nutzungsdauer des Vermögens-
gegenstandes verteilt oder ggf. in zulässiger Weise im Jahre des Zugangs sofort aufwandswirksam in der ge-
meindlichen Ergebnisrechnung erfasst werden (vgl. § 35 Absatz 2 GemHVO NRW). 
 
Zur Ermittlung des voraussichtlichen Kreditbedarfs der Gemeinde für das Haushaltsjahr bedarf es zudem einer 
eingehenden Betrachtung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde unter Berücksichtigung 
des zweckbezogenen Auszahlungsbedarfs und unter Beachtung des Grundsatzes der Gesamtdeckung (vgl. § 20 
GemHVO NRW). Ein negativer Saldo aus der Veranschlagung von Einzahlungen und Auszahlungen für die In-
vestitionstätigkeit der Gemeinde stellt i.d.R. nicht den zutreffenden Kreditbedarf der Gemeinde für Investitionen im 
Haushaltsjahr dar (vgl. § 86 GO NRW). 
 
 
2. Die Einzahlungen und Auszahlungen als Rechengrößen 
 
2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Finanzrechnung der Gemeinde soll Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde geben und 
dabei auch die Finanzierungsquellen sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes der Gemeinde (Liqui-
de Mittel) aufzeigen. Dadurch stellt die Finanzrechnung eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung für 
die Gemeinde dar, bei der die Zahlungsströme ausschlaggebend sind. Aufgrund dessen kommen bei der ge-
meindlichen Finanzrechnung die Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ als zutreffender Buchungs-
stoff zur Anwendung.  
 
Die gemeindlichen Einzahlungen und Auszahlungen sind dabei in der gemeindlichen Finanzrechnung unter Be-
achtung des Kassenwirksamkeitsprinzips zu erfassen, denn diese Zahlungsvorgänge führen zu einer Verände-
rung der gemeindlichen Liquidität. Das Kassenwirksamkeitsprinzip ist deshalb, vergleichbar mit der Entwicklung 
der Kassenkredite zu Krediten für die Liquiditätssicherung, zum Liquiditätsänderungsprinzip weiterentwickelt 
worden. Unter den Haushaltspositionen im Finanzplan dürfen deshalb nur Beträge in Höhe der im Haushaltsjahr 
voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Zahlungen veranschlagt werden, die eine Änderung der Liquidität 
der Gemeinde bewirken.  
 
 
2.2 Die Rechengröße „Einzahlungen“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Einzahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelzufluss bei der Ge-
meinde im Haushaltsjahr erfasst, der zu einer Erhöhung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch den 
Zugang liquider Mittel führt, die in Form von Bargeld oder Buchgeld der Gemeinde zufließen. Die Begriffspaare 
„Einzahlungen“ und „Einnahmen“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt voneinander unterschieden werden 
(vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rechengröße „Einzahlungen“ 

 
 

EINZAHLUNG 
 

 

 
Einzahlung, die nicht gleichzeitig 

eine Einnahme ist 
 

 
Einzahlung, die gleichzeitig 

eine Einnahme ist 
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Die Rechengröße „Einzahlungen“ 

 
Einnahme, die gleichzeitig 

eine Einzahlung ist 
 

Einnahme, die nicht gleichzeitig 
eine Einzahlung ist 

  
EINNAHME 

 
Abbildung 287 „Die Rechengröße Einzahlungen“ 

 
Beim Einsatz der Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Einnahme“ im gemeindlichen Rechnungswesen liegen 
dann nicht einnahmewirksame Einzahlungen vor, wenn es in gleicher Höhe zu einer zu einer Abnahme der ge-
meindlichen Forderungen oder zu einer Erhöhung der gemeindlichen Verbindlichkeiten kommt. Nicht als Einzah-
lung gilt zudem auch die Erhöhung des Kassenbestandes der Gemeinde durch eine Barabhebung von einem 
Bankkonto der Gemeinde sowie Umbuchungen zwischen den gemeindlichen Konten, weil dadurch der Zah-
lungsmittelbestand der Gemeinde insgesamt nicht verändert wird.  
 
 
2.3 Die Rechengröße „Auszahlungen“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Auszahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelabfluss bei der Ge-
meinde im Haushaltsjahr erfasst, der zu einer Verminderung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch 
den Abgang liquider Mittel führt, die in Form von Bargeld oder Buchgeld von der Gemeinde abgegeben werden. 
Nicht als Auszahlung gilt die Verminderung des Kassenbestandes der Gemeinde durch eine Bareinzahlung auf 
ein Bankkonto der Gemeinde, weil dadurch der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde insgesamt nicht verändert 
wird. Die Begriffspaare „Aufwendungen“ und „Ausgaben“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt unterschie-
den werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rechengröße „Auszahlungen“ 

 
 

AUSZAHLUNG 
 

 

 
Aufzahlung, die nicht gleichzeitig 
ausgabewirksam ist 
 

Auszahlung, die gleichzeitig 
ausgabewirksam ist  

 
 
 
 

Ausgabe, die gleichzeitig 
auszahlungswirksam ist 

Ausgabe, die nicht gleichzeitig 
auszahlungswirksam ist 

 
 
 

AUSGABE 

Abbildung 288 „Die Rechengröße Auszahlungen“ 
 
In diesem Zusammenhang liegen beim Einsatz der Rechengrößen „Auszahlungen“ und „Ausgabe“ dann keine 
ausgabewirksamen Auszahlungen vor, wenn es in gleicher Höhe zu einer einer Minderung der gemeindlichen 
Verbindlichkeiten oder zu einer Zunahme der gemeindlichen Forderungen kommt. 
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3. Die Anwendung des Bruttoprinzips 
 
3.1 Die Inhalte des Bruttoprinzips 
 
Im gemeindlichen Finanzplan sind die Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde getrennt voneinander und 
in voller Höhe zu veranschlagen (Bruttoprinzip). Es ist dabei nicht der Zweck des gemeindlichen Finanzplans, nur 
die finanzwirtschaftliche Belastung oder den finanziellen Vorteil der Gemeinde im Haushaltsjahr aufzuzeigen. Im 
gemeindlichen Finanzplan sollen vielmehr die voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde 
im Haushaltsjahr vollständig veranschlagt werden (vgl. § 11 Absatz 1 GemHVO NRW). Außerdem sind für sämtli-
che zu veranschlagende Einzahlungs- und Auszahlungsarten jeweils Jahressummen und in voller Höhe zu ver-
anschlagen. Dadurch werden die voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres in 
ihrem von der Gemeinde errechneten oder geschätzten Umfang, nach Arten gegliedert, aufgezeigt.  
 
Durch das Bruttoprinzip ist eine Saldierung von Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan der Gemeinde 
nicht zulässig. Eine solche Verrechnung bei den gemeindlichen Finanzmitteln im Sinne einer Aufrechnung würde 
zudem gegen die Buchführungsgrundsätze „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ verstoßen. Bei einem Verzicht auf 
die Anwendung des Bruttoprinzips würde die Übersicht über die gemeindlichen Finanzmittel erheblich beeinträch-
tigt werden, wenn die Übersicht darüber ggf. nicht sogar verloren gehen könnte. Das Bruttoprinzip verhindert 
somit eine Verschleierung im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung sowie 
beim Nachweis in der gemeindlichen Finanzrechnung, denn es erstreckt sich auch auf den Nachweis der erhalte-
nen und geleisteten Finanzmittel der Gemeinde im gemeindlichen Jahresabschluss.  
 
 
3.2 Die Ausnahme vom Bruttoprinzip 

 
Durch die Vorschrift des § 23 GemHVO NRW, nach der Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zu-
weisungen, die die Gemeinde zurückzuzahlen hat, bei den Erträgen abzusetzen sind, auch wenn sie sich auf 
Erträge der Vorjahre beziehen, wird eine Ausnahme vom gemeindlichen Bruttoprinzip zugelassen. Diese gesetz-
lich bestimmte Ausnahme wirkt sich wegen der Zahlungswirksamkeit auch auf die gemeindliche Finanzrechnung 
aus. Die genannte Vorschrift soll dabei dem Umstand der haushaltswirtschaftlichen Praxis der Gemeinden Rech-
nung tragen, dass die Erhebung von Abgaben und deren endgültige Abrechnung regelmäßig nicht in einem 
Haushaltsjahr abschließend erfolgen können. In den Fällen, in denen es sich um eine andauernde, regelmäßig 
wiederkehrende Leistungspflicht des Dritten handelt, hat es sich in der Vergangenheit bewährt, dass Erstattungen 
von zu viel berechneten und gezahlten Beträgen mit den späteren Zahlungen verrechnet werden können.  
 
 
3.3 Die Zulässigkeit einer Verrechnung 
 
Im Rahmen der Haushaltsausführung können aber bei Bedarf und im Rahmen der Abwicklung des gemeindlichen 
Zahlungsverkehrs personenbezogene Auszahlungen der Gemeinde gegenüber einem Dritten mit Einzahlungen 
dieses Dritten oder umgekehrt verrechnet werden. Der in der gemeindlichen Finanzrechnung zu führende ge-
trennte bruttomäßige Nachweis von Ein- und Auszahlungen bleibt davon unberührt. In diesem Zusammenhang ist 
zu beachten, dass die nach den §§ 387 ff. BGB zulässigen Aufrechnungen nicht als Abweichungen vom vorge-
gebenen Bruttoprinzip angesehen werden können. In den mit einer Aufrechnung in Verbindung stehenden ge-
meindlichen Geschäftsunterlagen sind sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht die Zahlungsverpflich-
tungen der Gemeinde gegenüber einem Dritten und die Forderungen gegenüber diesem Dritten getrennt vonei-
nander dokumentiert, sodass grundsätzlich das Bruttoprinzip gewahrt bleibt. 
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4. Die Veranschlagung von Investitionen 
 
Im gemeindlichen Finanzplan werden im Bereich „Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ die 
wichtigsten Arten der Zahlungen aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde ausgewiesen. Dadurch werden die 
Mittelherkunft und die Mittelverwendung im Rahmen der gemeindlichen Investitionstätigkeit bzw. die Finanzierung 
der geplanten Investitionen der Gemeinde offengelegt. Die gemeindlichen Zahlungen für Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens sind daher unabhängig von Wertgrenzen und der späteren haushaltsmäßigen Behandlung 
in der gemeindlichen Bilanz und der Ergebnisrechnung im Finanzplan im Zahlungsbereich "Investitionstätigkeit" 
zu veranschlagen. 
 
Mit dem gemeindlichen Finanzplan soll insgesamt ein vollständiges Bild über vorgesehene sowie laufende Inves-
titionstätigkeit der Gemeinde geboten und aufgezeigt werden. Dabei wird auch offen gelegt, in welchem Umfang 
das im Haushaltsplan enthaltene Haushaltsjahr und die drei folgenden Jahre als Planungsjahre davon betroffen 
sind. Für gemeindliche Investitionsmaßnahmen, die bereits im Vorjahr oder Vorvorjahr begonnen worden sind, 
müssen auch diese Jahre mit den entstandenen Auszahlungen in die Zeitreihe zur Darstellung der Investitionen 
im gemeindlichen Finanzplan einbezogen werden. Der gemeindliche Haushalt ist daher ab dem ersten Haushalts-
jahr, in dem eine Investitionsmaßnahme im Haushaltsplan der Gemeinde veranschlagt wird, langfristig berührt.  
 
Mit der Entscheidung über eine Investitionsmaßnahme zur Durchführung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung 
wird nicht nur die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes veranlasst. Die Gemeinde ent-
scheidet zu diesem Zeitpunkt bereits darüber, dass sie nach der Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme des Vermö-
gensgegenstandes jährlich die Folgekosten über den Zeitraum seiner Nutzung (Lebenszyklus) tragen will. Über 
die Nutzungszeit eines Vermögensgegenstandes sind daher von der Gemeinde z. B. Abschreibungen und Unter-
haltungsaufwendungen, ggf. auch Instandhaltungsaufwendungen, zu tragen.  
 
Die summenmäßige Veranschlagung der Zahlungen für gemeindliche Investitionen im Finanzplan der Gemeinde 
entfaltet eine unmittelbare Wirkung auf die produktorientierten Teilpläne der Gemeinde. In den darin enthaltenen 
Teilfinanzplänen sind die großen Investitionen der Gemeinde unter Beachtung der örtlich festgelegten Wertgren-
zen als Einzelmaßnahmen zu veranschlagen. Ein Teilfinanzplan besteht daher regelmäßig aus zwei Teilen, weil 
die Einzelmaßnahmen mit einer Vielzahl von Informationen gesondert im Teil B darzustellen sind (vgl. Nr. 1.2.7 
des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Die gemeindlichen Teilpläne 
enthalten daher Informationen für einzelne Investitionsmaßnahmen, die im Finanzplan in der Detaillierung nicht 
möglich wären und im Rahmen seiner Aufgabe auch nicht vorgesehen sind. 
 
 
5. Die Zeitreihe im Finanzplan 
 
Die Gemeinde hat ihrer Haushaltsplanung nicht allein das Haushaltsjahr als kurzfristigen Zeitraum zugrunde zu 
legen, sondern vielmehr mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (vgl. § 84 GO NRW). Dieser fünfjährige Pla-
nungszeitraum geht vom laufenden Haushaltsjahr aus und enthält das Haushaltsjahr als erstes Planungsjahr. Für 
diesen Planungszeitraum muss die Gemeinde ihre Leistungskraft offen legen, aber auch zeigen, wie sie die steti-
ge Aufgabenerfüllung sichert. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft wird dabei anhand des aufgezeigten Res-
sourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs im Ergebnisplan sowie des Bedarfs der Gemeinde an Fi-
nanzmitteln innerhalb des mehrjährigen Zeitraums gemessen. Die gemeindliche Haushaltsplanung in dieser 
mehrjährigen Zeitreihe ist daher von der Gemeinde, bezogen auf die einzelnen Haushaltspositionen im Finanz-
plan, sorgfältig durchzuführen.  
 
Für den Zeitraum der mehrjährigen Finanzplanung sind von der Gemeinde die Höhe der voraussichtlich einge-
henden Einzahlungen und der voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen, jahresbezogen und betragsmäßig, 
nach den vorgesehenen Arten zu errechnen oder zu schätzen. Dadurch werden die finanzwirtschaftlichen Gege-
benheiten und die Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde vorausschauend aufgezeigt. Die mittelfristige Pla-
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nung der Gemeinde ist daher im gemeindlichen Finanzplan enthalten. Aber auch die Vorjahre haben dabei eine 
erhebliche Bedeutung, denn im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr sind den zu veranschlagenden Einzahlungen 
und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres 
voranzustellen (vgl. § 1 Absatz 3 GemHVO NRW). 
 
Die Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan verändert aber nicht den 
dafür bestimmten fünfjährigen Planungszeitraum, in dessen Mittelpunkt das neue Haushaltsjahr steht. In der 
Planung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan muss daher ein Überblick über die vergangenen 
zwei Haushaltsjahre, das aktuelle Haushaltsjahr und die folgenden drei Planungsjahre hergestellt werden. Der 
Rat hat dadurch bei seinen Beratungen und der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung auch die finanziel-
len Auswirkungen des haushaltswirtschaftlichen Handelns im Blickfeld.  
 
 
6. Die Besonderheiten bei ÖPP-Projekten 
 
Bei einem ÖPP-Projekt der Gemeinde ist das Leistungsentgelt im gemeindlichen Ergebnisplan jeweils in Abhän-
gigkeit von der örtlich gewählten Modellvariante zu veranschlagen. Es ist dabei, soweit möglich, in die der laufen-
den Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit der Gemeinde zuzurechnenden Anteile aufzuspalten. Die 
Anteile des Entgeltes, die für den Betrieb und zur Unterhaltung eines Objektes anfallen, sind dabei als Aufwen-
dungen in den gemeindlichen Ergebnisplan aufzunehmen. Im Ergebnisplan sind von der Gemeinde aber auch 
mögliche Erträge aus dem Betrieb des Objektes zu veranschlagen.  
 
Eine pauschale Zuordnung nach dem Prinzip der „überwiegenden Zugehörigkeit“, z.B. zur gemeindlichen Investi-
tionstätigkeit, hat die Gemeinde in diesem Zusammenhang zu vermeiden. Die vorzunehmende Zuordnung wird 
der Gemeinde jedoch dadurch erleichtert, dass die Bieter bei der Angebotsabgabe i.d.R. von der Gemeinde auf-
gefordert werden, die Preise für einzelne Leistungsbereiche, z. B. den Bau, den Betrieb, die Unterhaltung und die 
Finanzierung des Objektes gesondert anzugeben. 
 
 
7. Der Verzicht auf die Veranschlagung fremder Finanzmittel 
 
Die Gemeinden wickeln aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder freiwilliger Vereinbarungen vielfach Zahlungsge-
schäfte für andere Institutionen ab. Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit müssten die Zahlungen aus diesem 
gemeindlichen Handeln auch bei der Veranschlagung von Einzahlungen und Auszahlungen im gemeindlichen 
Finanzplan berücksichtigt werden, sofern diese voraussichtlich bei der Gemeinde kassenwirksam werden. Derar-
tige Zahlungen stellen aber keine haushaltsmäßigen Finanzleistungen aus der örtlichen Aufgabenerfüllung der 
Gemeinde im eigenen Interesse dar, sondern die Gemeinde erledigt vielfach nur die Zahlungsleistungen für die 
Interessen Dritter.  
 
Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Festlegungen, dass im gemeindlichen Haushaltsplan die Einzahlungen 
und Auszahlungen in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge in Sinne der eigenen 
jährlichen Haushaltswirtschaft zu veranschlagen sind, müssen die Gemeinde die fremden Finanzmittel nicht im 
gemeindlichen Finanzplan veranschlagen (vgl. § 16 Absatz 1 GemHVO NRW). Durch diese Vorschrift wird daher 
eine Ausnahme vom Grundsatz der Vollständigkeit zugelassen, sodass auf die Veranschlagung von fremden 
Finanzmitteln im gemeindlichen Haushaltsplan verzichtet werden kann. Mögliche Kostenbeteiligungen des Drit-
ten, weil die Gemeinde Verwaltungsleistungen zur Durchführung der Zahlungen erbringt, sind entsprechend im 
Ergebnisplan und im Finanzplan zu veranschlagen. Eine freiwillige Veranschlagung der Zahlungen für andere 
Institutionen kann bei ausreichender Kenntnis der voraussichtlich entstehenden Zahlungen durch die Gemeinde 
gleichwohl erfolgen. 
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8. Keine Veranschlagung „periodenfremder“ Ein- und Auszahlungen 
 
Im Zusammenhang mit der Veranschlagung der gemeindlichen Zahlungen ist darauf hinzuweisen, dass im Fi-
nanzplan der Gemeinde keine Zahlungen als „periodenfremde Einzahlungen“ und/oder „periodenfremde Auszah-
lungen“ veranschlagt werden dürfen. Wenn örtlich eine solche Betrachtung bei den zahlungswirksamen Erträgen 
und Aufwendungen erfolgt, entsteht daraus kein Anlass bei den gemeindlichen Zahlungen entsprechend zu ver-
fahren. Wie bei den Erträgen und Aufwendungen ist die Eigenschaft „periodenfremd“ kein Abgrenzungskriterium 
bei der Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan. Die Gemeinde hat immer die Zahlungen unter den 
jeweils zutreffenden und vorgegebenen Einzahlungs- und/oder Auszahlungsarten bzw. den entsprechenden 
Haushaltspositionen des gemeindlichen Finanzplans zu veranschlagen.  
 
Im Rahmen dieser Betrachtung ist auch das Kassenwirksamkeitsprinzip nicht unbeachtlich, das für die jahresbe-
zogene Zuordnung der gemeindlichen Zahlungen im gemeindlichen Finanzplan maßgebend ist. Eine wirtschaftli-
che Zurechnung (Periodenabgrenzung) zu einem Haushaltsjahr, wie bei den gemeindlichen Erträgen und Auf-
wendungen, ist bei den Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde nicht zulässig (vgl. § 11 Absatz 2 
GemHVO NRW). Die Gemeinde muss daher im Rahmen ihrer jährlichen Haushaltsplanung abschätzen, welche 
Einzahlungen im neuen Haushaltsjahr voraussichtlich eingehen werden und welche Auszahlungen voraussicht-
lich zu leisten sind (vgl. § 11 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Haushaltspositionen des Finanzplans): 
 
1.1 Die Inhalte des Finanzplans 
 
Der gemeindliche Finanzplan ist ein wichtiger Bestandteil des Haushaltsplans der Gemeinde und bildet die Zu-
sammenführung der vorgegebenen Haushaltspositionen mit dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ab (vgl. 
§ 1 GemHVO NRW ist. Die Gemeinde hat bei der Veranschlagung der voraussichtlichen Einzahlungen und Aus-
zahlungen das Kassenwirksamkeitsprinzip anzuwenden und nicht wie beim gemeindlichen Ergebnisplan das 
Prinzip der Periodenabgrenzung. Diese Vorgaben führen dazu, dass in den gemeindlichen Finanzplan alle im 
Haushaltsjahr und den folgenden drei Planungsjahren voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leisten-
den Auszahlungen von der Gemeinde aufzunehmen sind.  
 
Bei der Veranschlagung hat die Gemeinde außerdem das Bruttoprinzip zu beachten, sodass die gemeindlichen 
Auszahlungen grundsätzlich nicht mit den Einzahlungen bei der Gemeinde verrechnet werden dürfen. Es beste-
hen dazu aber Ausnahmen, z. B. für Abgaben, die bei den Erträgen abzusetzen sind, wenn die Gemeinde die 
erhaltenen Abgaben zurückzuzahlen hat, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen (vgl. § 23 Absatz 
2 GemHVO NRW). Diese Regelung wirkt sich unmittelbar auf den gemeindlichen Finanzplan aus, denn die be-
treffenden gemeindlichen Erträge und Aufwendungen sind regelmäßig zahlungswirksam. Für die investiven Ein-
zahlungen und Auszahlungen der Gemeinde sowie für die Zahlungen, die nicht gleichzeitig als Erträge oder Auf-
wendungen im Ergebnisplan zu veranschlagen sind, stellt der Finanzplan die Ermächtigungsgrundlage für die 
Bewirtschaftung im Haushaltsjahr dar. 
 
Die Gemeinde kann die Zuordnung von gemeindlichen Zahlungsvorgängen bei Bedarf auch nach dem Schwer-
punktprinzip vornehmen, sofern bei einzelnen gemeindlichen Geschäftsvorfällen keine eindeutige Zuordnung zu 
einer Haushaltsposition des gemeindlichen Finanzplans möglich ist. Bei der Aufstellung des jährlichen Finanz-
plans und der Veranschlagung sind aber auch die allgemeinen Planungsgrundsätze sowie die verbindlichen Zu-
ordnungen zu den jeweiligen Haushaltspositionen im kommunalen Kontierungsplan als weitere Vorgaben zu 
beachten (vgl. § 11 GemHVO NRW und Nr. 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; 
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SMBl. NRW. 6300). Das Muster des Finanzplans ist den Gemeinden zur Anwendung empfohlen worden (vgl. Nr. 
1.2.2 des genannten Runderlasses. 
 
 
1.2 Die Komponenten des Finanzplans 
 
Der gemeindliche Finanzplan der Gemeinde ist in Staffelform aufzustellen. Er muss mindestens die vorgegebe-
nen Haushaltspositionen als Mindestgliederung aufweisen. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde 
sind daher nach Arten gegliedert zu veranschlagen und dabei den Zahlungsbereichen „Laufende Verwaltungstä-
tigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“ zuzuordnen. Die vorgenommene Spezialisierung der 
Haushaltspositionen im gemeindlichen Finanzplan trägt dabei dem Grundsatz der Haushaltsklarheit in ausrei-
chendem Maße Rechnung. Zu den einzelnen Zahlungsbereichen im gemeindlichen Finanzplan sind ggf. Zwi-
schensummen oder Salden zu bilden und zu einem Gesamtbetrag zusammenzuführen. Aus Gründen der Klarheit 
soll bei den im Finanzplan enthaltenen Saldobeträgen durch ein Vorzeichen erkennbar gemacht werden, ob der 
Betrag positiv oder negativ ist. Die Form des gemeindlichen Finanzplans trägt daher insgesamt zur Übersichtlich-
keit der Zahlungsströme und der gemeindlichen Finanzmittel im Haushaltsjahr bei. 
 
Die Trennung im Finanzplan der Gemeinde in die Zahlungsbereiche „laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitions-
tätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“ ist haushaltsrechtlich bestimmt worden. Sie ermöglicht, die verschiedenen 
Tätigkeiten und Geschäftsvorfälle der Gemeinde bezogen auf das Haushaltsjahr finanzmäßig zutreffend einzu-
ordnen und zu beurteilen. Es werden dadurch die vermögenswirksamen Zahlungsströme getrennt von den nicht-
vermögenswirksamen Zahlungsströmen dargestellt. Außerdem ermöglichen die Finanzdaten im Finanzplan der 
Gemeinde, den Einstieg in die Ermittlung des Bedarfs an Krediten für Investitionen und in die Überprüfung der 
Zulässigkeit der gemeindlichen Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung (vgl. §§ 78 und 86 GO NRW). Mit 
dem Finanzplan wird von der Gemeinde daher ein Bild über ihre Finanzstruktur im Haushaltsjahr geboten. Der 
gemeindliche Finanzplan soll entsprechend dem folgenden Schema aufgebaut sein (vgl. Abbildung).  
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Abbildung 289 „Die Komponenten des Finanzplans“ 
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1.3 Die Positionen im Finanzplan 
 
Im gemeindlichen Finanzplan sind die voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde im 
Haushaltsjahr in voller Höhe und getrennt voneinander, nach ihren Arten und in voller Höhe zu veranschlagen 
(vgl. § 11 GemHVO NRW). Die Zahlungen sind daher mit dem Betrag zu veranschlagen, der im Haushaltsjahr 
voraussichtlich kassenwirksam werden wird. Die dazu vorgegebenen Haushaltspositionen stellen die Ausgangs-
basis für die Veranschlagung im gemeindlichen Finanzplan als auch für die Einrichtung von gemeindlichen Bu-
chungskonten dar. Sie können aufgrund örtlicher Gegebenheiten von der Gemeinde weiter untergliedert werden. 
Bei der Veranschlagung der gemeindlichen Zahlungen im Finanzplan ist außerdem das Bruttoprinzip zu beach-
ten. Zudem ist zwischen den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der 
Finanzierungstätigkeit zu trennen.  
 
Die Gemeinde darf auf diese Darstellung im Finanzplan, einschließlich des Ausweises der vorgegebenen Haus-
haltspositionen, die mindestens als einzelne Positionen im gemeindlichen Finanzplan enthalten sein müssen, 
sowie auf den Ausweis der Summen- und Saldenbildung, nicht verzichten. Nur für die Haushaltspositionen in den 
Teilplänen des gemeindlichen Haushaltsplans besteht eine Verzichtsmöglichkeit (vgl. § 4 Absatz 6 GemHVO 
NRW). Ein Verzicht auf Haushaltspositionen im Finanzplan ist dadurch ausgeschlossen. Es bedarf auch wegen 
der wenigen vorgegebenen Haushaltspositionen für den Finanzplan keiner gesonderten Verzichtsregelung. Die 
im Finanzplan enthaltenen Haushaltspositionen und Tätigkeitsbereiche der Gemeinde müssen auch in der ge-
meindlichen Finanzrechnung der Gemeinde enthalten sein (vgl. § 39 GemHVO NRW). 
 
 
1.4 Die Veranschlagung der Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
 
1.4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Im gemeindlichen Finanzplan entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten im Zahlungsbereich „Einzahlungen und 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans der Ge-
meinde (vgl. § 2 Absatz 1 Nummern 1 bis 7 und 9 bis 14 GemHVO NRW), denn diese gemeindlichen Erträge und 
Aufwendungen sind regelmäßig zugleich auch zahlungswirksam. Als „laufende Verwaltungstätigkeit“ der Ge-
meinde sind die auf das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ausgerichteten Tätigkeiten der 
Gemeinde sowie ihre sonstigen Aktivitäten anzusehen, die nicht der gemeindlichen Investitions- oder Finanzie-
rungstätigkeit zuzuordnen sind. Die nach der Vorschrift festgelegten Einzahlungs- und Auszahlungsarten aus 
laufender Verwaltungstätigkeit sind im gemeindlichen Finanzplan, soweit sie den Erträgen und Aufwendungen 
entsprechen, in der gleichen Weise bzw. Reihenfolge nach Arten zu gliedern. Die auszuweisenden Ein- und Aus-
zahlungsarten werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
 

 
Die laufende Verwaltungstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan 
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Auszahlungen 
aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 
 

- Personalauszahlungen, 
- Versorgungsauszahlungen, 
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, 
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen, 
- Transferauszahlungen, 
- sonstige Auszahlungen, 
 

Abbildung 290 „Die laufende Verwaltungstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan“ 
 
Die Bezeichnung „laufende Verwaltungstätigkeit“ verdeutlicht, dass örtliche Aufgaben von der Gemeinde im Auf-
trag der Einwohner und Abgabepflichtigen im Haushaltsjahr erledigt werden und diese regelmäßig nicht vermö-
genswirksam sind. Die gemeindliche Verwaltung ist dabei gegenüber den Adressaten der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft nicht als Treuhänder tätig, der eigenständig im eigenen Namen auch weitere Geschäftstätigkeiten 
durchführen kann. Die Gemeinde hat vielmehr bei ihrer Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit immer den Willen der 
Einwohner und Abgabepflichtigen zu berücksichtigen, der durch den Rat der Gemeinde konkretisiert wird. 
 
Mögliche Abweichungen zwischen dem gemeindlichen Finanzplan und dem Ergebnisplan ergeben sich in den 
Fällen, in denen die im gemeindlichen Ergebnisplan zu veranschlagenden Erträge und Aufwendungen nicht zah-
lungswirksam sind, z. B. aktivierte Eigenleistungen (vgl. § 2 Absatz 1 Nummer 8 GemHVO NRW). Weitere Ab-
weichungen zu den Erträgen und Aufwendungen können sich durch das bei der Veranschlagung der Zahlungen 
im gemeindlichen Finanzplan zu beachtende Kassenwirksamkeitsprinzip ergeben (vgl. § 11 Absatz 3 GemHVO 
NRW). Die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen sind dagegen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem 
Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (vgl. § 11 Absatz 2 GemHVO NRW). 
 
Die Kontengruppen der Einzahlungsarten und Auszahlungsarten im gemeindlichen Finanzplan sind in dem vom 
Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen festgelegt worden (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW 
i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
 
1.4.2 Die „interne“ Steuerpflicht  
 
Im Zusammenhang mit der Veranschlagung von ertragswirksamen Steuern ist zu berücksichtigen, dass die Ge-
meinde als Steuerberechtigte in bestimmten Fällen gleichzeitig auch Steuerpflichtige sein kann, z. B. bei der 
Grundsteuer. Sie muss dann einen Steuerbescheid an sich selbst richten und es entsteht eine „interne“ Steuer-
pflicht. Dieser Ertrag stellt haushaltswirtschaftlich jedoch keinen Steuerertrag für die Gemeinde dar. Der Anspruch 
und die Erfüllung der gemeindlichen Steuerpflicht führen vielmehr zu einer internen Leistungsbeziehung zwischen 
den beteiligten Stellen der gemeindlichen Verwaltung. Sofern die Gemeinde ihre internen Leistungsbeziehungen 
haushaltsmäßig erfasst, kann sie auch den Anspruch und die Erfüllung aus ihrer "internen" Steuerpflicht" als 
"Ertrag und Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen" in den jeweils betroffenen produktorientierten Teilplä-
nen (Teilergebnisplan) ihres Haushaltsplans veranschlagen und entsprechend in den Teilrechnungen (Teilergeb-
nisrechnung) im Jahresabschluss nachweisen (vgl. § 17 GemHVO NRW). 
 
Aus solchen „internen“ Geschäftsvorfällen entstehen für die Gemeinde jedoch keine Einzahlungen und Auszah-
lungen, die in der gemeindlichen Zahlungsabwicklung als Zahlungsvorgänge kassenmäßig zu erfassen und im 
gemeindlichen Finanzplan zu veranschlagen wären. Ein steuerrechtlich relevanter „interner“ Geschäftsvorfall hat 
deshalb für die Gemeinde zur Folge, dass dieser Geschäftsvorfall wegen seiner nicht entstehenden Zahlungs-
wirksamkeit derzeit nicht in den Gemeindefinanzausgleich einfließt. Der Gemeindefinanzausgleich baut aus-
schließlich auf Zahlungsdaten aus den kassenmäßig zu erfassenden Zahlungsvorgängen der Gemeinde auf. Es 
ist in diesem Zusammenhang für die Gemeinde nicht zulässig, in der Zahlungsabwicklung eine „fiktive" Zahlung 
aufgrund der "internen" Steuerpflicht zu buchen. Solche Buchungsvorgänge würden zudem dazu führen, dass die 
Gemeinde für sich eine höhere "Ertragskraft" ermittelt und ggf. meldet, als es die gesetzlichen Grundlagen für den 
Gemeindefinanzausgleich vorsehen. Für die Gemeinde könnte sich dieses hinsichtlich der Verteilung der Schlüs-
selmasse „negativ“ auswirken. 
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1.4.3 Die Rückzahlung rückzahlbarer Zuwendungen 
 
Der Gemeinde werden auch rückzahlbare Zuwendungen für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit im Rah-
men von Förderprogrammen gewährt. In solchen Fällen steht die Gewährung einer Zuwendung für laufende 
Zwecke der Gemeinde im Vordergrund der Zuwendungsgewährung. Ein damit verbundenes „Programmdarlehen“ 
ist daher als eine vom Zuwendungsgeber festgelegte Zahlungsform zu betrachten. Der Zuwendungsgeber stellt 
dadurch der Gemeinde nur eine „zeitraumbezogene Finanzierungshilfe“ zur Verfügung und Verzicht nicht auf 
deren Rückzahlung.  
 
Die Rückzahlung solcher Zuwendungen an die Gemeinde ist gleichwohl der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzu-
rechnen daher und als „Sonstige Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit“ zu behandeln und zu erfassen. 
Das diesen Zahlungen zugrunde liegende programmbezogene Darlehen stellt haushaltsrechtlich keine Kreditauf-
nahme der Gemeinde im Sinne der Vorschrift des § 86 GO NRW dar. Das Darlehen ist aber auch kein Kredit zur 
Liquiditätssicherung (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW). Die Rückzahlung steht in solchen Fällen unmittelbar mit den 
bilanzierten gemeindlichen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Verbindung. 
 
 
1.5 Die Veranschlagung der Zahlungen aus der Investitionstätigkeit 
 
1.5.1 Die gemeindliche Investitionstätigkeit 
 
1.5.1.1 Die Bedeutung der gemeindlichen Investitionstätigkeit 
 
Die gemeindliche Investitionstätigkeit hat eine besondere Bedeutung im Rahmen der Haushaltswirtschaft der 
Gemeinde und erfordert einen eigenständigen Zahlungsbereich im gemeindlichen Finanzplan. Die gemeindliche 
Aufgabenerfüllung erfordert eine Vielzahl von Vermögensgegenständen, die von der Gemeinde angeschafft oder 
hergestellt werden müssen. Die gemeindliche Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr baut daher regelmäßig auf 
einem dringenden Bedarf auf.  
 
Die Entscheidung der Gemeinde dazu hat neben den Erfordernissen der Finanzierung und den Folgekosten, in 
Form jährlicher Haushaltsbelastungen über die Nutzungszeit, auch verschiedene fachliche Aspekte zu berück-
sichtigen, von den aufgabenbezogenen Vorgaben bis hin zu den baufachlichen bzw. fachtechnischen Erforder-
nissen. Die örtlichen Entscheidungen wirken sich nicht nur auf die Art und Form der Aufgabenerfüllung aus, son-
dern auch auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft. Die Finanzierungsarten und die Einbeziehung von Fremdka-
pital im Rahmen der gemeindlichen Investitionstätigkeit haben dabei Auswirkungen auf die Liquiditätslage und die 
Zahlungsfähigkeit der Gemeinde sowie auf ihre wirtschaftliche Entwicklung. Die Zahlungen für die Investitionstä-
tigkeit sind im jährlichen Finanzplan bedarfsgerecht zu veranschlagen.  
 
 
1.5.1.2 Der Begriff „Investitionstätigkeit“ 
 
Im gemeindlichen Finanzplan sind die Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde aus ihrer Investitionstätig-
keit abzugrenzen und gesondert im Zahlungsbereich „Investitionstätigkeit“ zu veranschlagen. Als „Investitionstä-
tigkeit“ der Gemeinde wird dabei die Anlage von gemeindlichen Finanzmitteln in materielle und immaterielle Wirt-
schaftsgüter bezeichnet, die für die Gemeinde im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung von Nutzen sind bzw. dafür 
benötigt werden. Das dabei zur Finanzierung ggf. benötigte Fremdkapital darf von der Gemeinde nur für Investiti-
onen im Rahmen der Gestaltung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung eingesetzt werden. Für die Zuordnung von 
gemeindlichen Einzahlungen und Auszahlungen zur Investitionstätigkeit der Gemeinde kommt es deshalb darauf 
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an, ob die Zahlungsströme vermögenswirksam sind, d. h. der Veränderung des gemeindlichen Vermögens durch 
Anschaffungen oder Veräußerungen von Vermögenswerten dienen.  
 
Die Zahlungen der Gemeinde müssen zudem dazu bestimmt sein, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu die-
nen. Unter diese Vorgaben fallen der Erwerb und die Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens und 
von sonstigen finanziellen Vermögenswerten, z. B. die Anlage von Finanzmittelbeständen als Wertpapiere des 
Umlaufvermögens oder auch von Grundstücken, die wegen einer beabsichtigten kurzfristigen Veräußerung in der 
gemeindlichen Bilanz im Umlaufvermögen anzusetzen sind. Die Bilanzierung von gemeindlichen Vermögensge-
genständen ist jedoch alleine nicht ausschlaggebend dafür, ob die Anschaffung oder Herstellung eines Vermö-
gensgegenstandes für die Gemeinde eine Investition darstellt, denn der Begriff „Investition“ ist vorrangig auf den 
haushaltsrechtlichen Finanzierungsvorgang ausgerichtet. 
 
Bei der Veranschlagung von Auszahlungen für Investitionen ist zudem darauf zu achten, dass diese als Herstel-
lungskosten oder Anschaffungskosten zu bewerten sind und zu einem in der gemeindlichen Bilanz aktivierbaren 
Vermögensgegenstand führen (vgl. § 33 Absatz 2 und 3 GemHVO NRW). Nur in diesen Fällen dürfen die Zah-
lungen der Gemeinde im gemeindlichen Finanzplan dem Zahlungsbereich „Investitionstätigkeit“ zugeordnet wer-
den. In den Fällen, in denen kein neues Vermögen für die Gemeinde geschaffen wird, sind die von der Gemeinde 
zu erbringenden Leistungen als „Erhaltungsaufwand oder als Unterhaltungsaufwand“ zu klassifizieren. Derartige 
gemeindliche Leistungen stellen dann Aufwendungen für die Gemeinde dar, die im Ergebnisplan zu veranschla-
gen sind. Die daraus entstehenden Zahlungen sind dann entsprechend im gemeindlichen Finanzplan zuzuord-
nen. Derartige Auszahlungen der Gemeinde dürfen nicht mit Krediten finanziert werden (vgl. § 86 GO NRW). 
 
 
1.5.1.3 Die Formen der Investitionstätigkeit 
 
Die Festlegung der Haushaltspositionen im gemeindlichen Finanzplan ist auf die Formen bzw. die Arten der In-
vestitionstätigkeit der Gemeinde ausgerichtet worden. In diesem Sinne ist von einer Investitionstätigkeit der Ge-
meinde auszugehen, wenn die Gemeinde z. B. Sachanlagen oder Finanzanlagen für ihre Aufgabenerfüllung 
erwirbt oder veräußert. Die Zahlungen aus dieser Tätigkeit sind dann im gemeindlichen Finanzplan gesondert 
unter den dafür vorgesehenen Haushaltspositionen auszuweisen (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Investitionstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan 
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Abbildung 291 „Die Investitionstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan“ 
 
Die Zuordnung der Zahlungen zur gemeindlichen Investitionstätigkeit bleibt bei der Veräußerung von Vermö-
gensgegenständen auch dann erhalten, wenn aus solchen Geschäften Erträge oder Aufwendungen für die Ge-
meinde entstehen, weil die Gemeinde einen Veräußerungserlös erzielt, der höher oder geringer als der Buchwert 
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des bilanzierten Vermögensgegenstandes ist. Eine von der Gemeinde vorzunehmende unmittelbare Verrechnung 
solcher Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage führt nicht zu einer anderen Zuordnung (vgl.§ 
43 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen 
NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 68 „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ und die Auszahlungen der 
Kontengruppe 78 „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ zugeordnet worden (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW 
i.V.m. Nrn. den 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
 
1.5.1.4 Die Festlegung von Wertgrenzen für Investitionen 
 
Die Grundsätze über die Planung und Vorbereitung von Investitionsmaßnahmen der Gemeinde enthalten den 
haushaltsrechtlichen Auftrag an den Rat der Gemeinde, unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse beson-
dere Wertgrenzen zur Abgrenzung bedeutender gemeindlicher Investitionen festzulegen. Ausgehend davon soll 
es über die Finanzierung der großen Investitionsmaßnahmen der Gemeinde konkretere und vielfältigere Informa-
tionen geben als über die übrigen Maßnahmen. Mit dem Ziel, das Budgetrecht des Rates zu stärken, ist festge-
legt worden, dass der Rat eigenverantwortlich eine geeignete und sachgerechte Wertgrenze für die Abgrenzung 
von großen und kleinen Investitionen festzulegen hat (vgl. § 14 GemHVO NRW).  
 
Durch die örtliche Ratsentscheidung wird ein Rahmen für den Umgang der gemeindlichen Verwaltung mit der 
Planung und Ausführung von Investitionen geschaffen, bei dem zutreffend und ausreichend die örtlichen Gege-
benheiten berücksichtigen werden können. Dieser Rahmen wirkt sich dabei nicht nur auf die Veranschlagung im 
gemeindlichen Finanzplan im Haushaltsplan aus, sondern auch auf die Abrechnung in der Finanzrechnung. Der 
Gemeinde obliegt es dabei, eigenverantwortlich zu entscheiden, ob durch den Rat eine Wertgrenze einheitlich für 
alle Investitionsmaßnahmen der Gemeinde festgelegt wird. Es können auch mehrere Wertgrenzen festgelegt 
werden, z. B. differenziert nach dem Umfang und der Bedeutung der gemeindlichen Maßnahmen oder nach den 
haushaltsmäßigen Produktbereichen.  
 
Die Festlegung von örtlichen Wertgrenzen entfaltet zudem eine unmittelbare Wirkung auf die produktorientierten 
Teilpläne im Haushaltsplan, weil in den darin enthaltenen Teilfinanzplänen die Investitionen der Gemeinde zu 
veranschlagen sind. Ein Teilfinanzplan besteht deshalb regelmäßig aus zwei Teilen, damit eine Informationsba-
sis, getrennt nach großen und kleinen Investitionsmaßnahmen, besteht (vgl. Nr. 1.2.7 des Runderlasses des 
Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Die Gestaltung der Teilpläne im gemeindlichen Haus-
haltsplan hinsichtlich der Informationen über die vorgesehenen Investitionen der Gemeinde wird daher durch die 
Festlegung von örtlichen Wertgrenzen erheblich beeinflusst. Es bleibt dabei der Gemeinde überlassen, auch die 
Geltungsdauer dieser Festlegung bzw. der Abgrenzung zu bestimmen. Eine Festlegung in der gemeindlichen 
Haushaltssatzung dürfte i.d.R. nicht ausreichend sein, um eine mehrjährige Beachtung zu gewährleisten. 
 
 
1.5.2 Die Einzahlungsarten aus der Investitionstätigkeit 
 
1.5.2.1 Zu Nummer 15 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen): 
 
1.5.2.1.1 Die Inhalte der Haushaltsposition 
 
Unter der Haushaltsposition „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ sind Zuweisungen und Zuschüsse als 
Übertragungen von Finanzmitteln vom öffentlichen oder privaten Bereich an die Gemeinde zu veranschlagen, die 
ausdrücklich für die Durchführung von gemeindlichen Investitionen geleistet werden (vgl. § 43 Absatz 4 und 5 
GemHVO NRW). Es kommt dabei nicht darauf an, ob die Zuwendungen der Gemeinde projektbezogen oder 
pauschal gewährt werden, sie müssen nur auf gemeindliche Investitionen ausgerichtet sein. Zu dieser Einzah-
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lungsart können auch Versicherungsleistungen gehören, die der Gemeinde zweckbezogen für die Ersatzbeschaf-
fung eines beschädigten oder zerstörten gemeindlichen Vermögensgegenstandes gezahlt werden. 
 
Die Gemeinde hat bei den erhaltenen investiven Zuwendungen die damit verbundenen Vorgaben zu beachten, 
um die zutreffende Verwendung der erhaltenen Finanzmittel bei ihren investiven Maßnahmen zu gewährleisten. 
Sie muss eine zutreffende haushaltswirtschaftliche Zuordnung vornehmen. In den Fällen, in denen der Gemeinde 
dabei Gestaltungsmöglichkeiten eingeräumt worden, z. B. bei den vom Land gewährten Investitionspauschalen, 
hat sie über die Verwendung der ihr gewährten Finanzmittel eigenverantwortlich und zweckbezogen im Rahmen 
ihrer Aufgabenerfüllung und des örtlichen Bedarfs zu entscheiden.  
 
Die der Gemeinde gewährten investiven Zuwendungen betreffen in gleicher Weise wie die Anschaffungskosten 
oder Herstellungskosten den Zeitraum, in dem der (geförderte) Vermögensgegenstand von der Gemeinde ge-
nutzt wird. Es ist daher eine entsprechende wirtschaftliche Verteilung der Zuwendung auf diesen Zeitraum vorzu-
nehmen. Sie wird mithilfe der in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Sonderposten umgesetzt. Die Sonder-
posten sind daher anteilsmäßig über die Jahre der Nutzung eines abnutzbaren gemeindlichen Vermögensgegen-
standes ertragswirksam aufzulösen. Sie stehen den Abschreibungen gegenüber, die aufgrund der Wertminde-
rungen aus der Nutzung des Vermögensgegenstandes entstehen.  
 
Die Gemeinde darf daher die erhaltenen Finanzmittel für gemeindliche Investitionen nicht unmittelbar in voller 
Höhe ertragswirksam vereinnahmen und nicht entsprechend in den gemeindlichen Ergebnisplan einbeziehen 
(vgl. § 2 GemHVO NRW). Eine ausschließliche Zuordnung der erhaltenen investiven Zuwendung auf das Haus-
haltsjahr, in dem der Gemeinde die Zuwendung gewährt wird oder der Finanzierungsvorgang abgewickelt wird, ist 
nicht zulässig. Sie hat über die Nutzungszeit des Vermögensgegenstandes die Erträge aus der Auflösung des 
Sonderpostens und die Abschreibung aus seiner Nutzung jahresbezogen zu erfassen. 
 
 
1.5.2.1.2 Die Verwendung für die laufende Verwaltungstätigkeit 
 
Der Gemeinde wird es bei gewährten investiven Zuwendungen oftmals durch den Zuwendungsempfänger ermög-
licht, die erhaltenen Finanzmittel teilweise auch für bestimmte fachliche Zwecke der laufenden Verwaltungstätig-
keit einzusetzen, z. B. die Schulpauschale/Bildungspauschale. Die Gemeinde hat bei einer solchen Möglichkeit 
zu prüfen, ob dafür ein Bedarf aus ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit heraus besteht. Ein solcher Bedarf führt 
jedoch nicht zu einer anderen haushaltswirtschaftlichen Zuordnung (Klassifizierung) der erhaltenen Finanzmittel 
bei der Gemeinde und damit auch nicht zu einer Veränderung der Veranschlagung im gemeindlichen Finanzplan.  
 
Die Gemeinde muss eine erhaltene investive Zuwendung als solche auch haushaltsmäßig bzw. im Finanzplan 
veranschlagen. Eine Festlegung des Zuwendungsgebers, dass die Gemeinde die Zuwendung auch für laufende 
Zwecke eingesetzt werden darf, verändert nicht den grundsätzlichen Charakter der erhaltenen investiven Zuwen-
dung. Die Gemeinde kann deshalb die für die laufende Verwaltungstätigkeit vorgesehenen Anteile der erhaltenen 
investiven Zuwendung nicht zu Einzahlungsarten werden lassen, die im Finanzplan im Zahlungsbereich „Einzah-
lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ zu veranschlagen wären.  
 
Die Möglichkeit der Gemeinde, eine investive Zuwendung auch für laufende Zwecke einsetzen zu können, verän-
dert nicht den grundsätzlichen Charakter der erhaltenen investiven Zuwendung. Die zulässige Verwendung von 
Anteilen der erhaltenen investiven Zuwendung, die für die laufende Verwaltungstätigkeit eingesetzt werden, be-
wirkt, dass diese Anteile ergebniswirksam werden und in Höhe ihres Betrages zu einem Ertrag für die Gemeinde 
führen. Ein solcher Ertrag ist, soweit möglich, bereits im gemeindlichen Ergebnisplan zu veranschlagen. Der 
Haushaltsgrundsatz der Klarheit und Wahrheit erfordert, entsprechende Angaben der Gemeinde, um die notwen-
dige Transparenz über eine solche Verwendung erhaltener investiver Zuwendungen zu schaffen.  
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1.5.2.1.3 Der Nachweis der erhaltenen Zuwendungen 
 
Die angemessene bilanzielle Behandlung der erhaltenen Zuwendungen als Finanzleistungen Dritter gegenüber 
der Gemeinde ist von der Gemeinde unter den mit der einzelnen Zuwendung verbundenen Zwecksetzungen und 
unter Berücksichtigung der zeitlichen Durchführung ihrer Investitionsmaßnahmen vorzunehmen. Die von der 
Gemeinde im Einzelnen getroffenen Festlegungen zu ihren Investitionsmaßnahmen wirken sich deshalb unmittel-
bar auch auf die Höhe der zu bildenden Wertansätze auf der Aktiv- und Passivseite in der gemeindlichen Bilanz 
sowie auf die Zuordnung zu den zutreffenden Bilanzposten aus (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Verwendung erhaltener nicht rückzahlbarer Investitionszuschüsse 

 
 

HAUSHALTSENTSCHEIDUNG 
 

BILANZIELLER NACHWEIS 
 
Sofortige investive Verwendung. 
 

Wertansatz als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz. 

 
Investive Verwendung im Zeitablauf der Beschaf-
fung des vorgesehenen Vermögensgegenstandes. 
 

 
Wertansatz je nach Umfang der erfolgten Verwendung: als 
Sonderposten und/oder als erhaltene Anzahlungen unter den 
sonstigen Verbindlichkeiten in der Bilanz. 
 

 
Aufgabenbezogene Weiterleitung an Dritte. 
 

 
Wertansatz als passiver Rechnungsangrenzungsposten in der 
Bilanz. 
 

 
Verwendung für den laufenden Geschäftsbetrieb. 
 

 
Erfassung unter der Haushaltsposition „Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen“ in der Ergebnisrechnung. 
 

Abbildung 292 „Die Verwendung erhaltener nicht rückzahlbarer Investitionszuschüsse“ 
 
Von der Gemeinde sind die erhaltenen investiven Zuwendungen unter den Sonderposten in ihrer Bilanz zu passi-
vieren. Es kommt dabei nicht darauf an, ob dieser Zuwendungen der Gemeinde projektbezogen oder pauschal 
gewährt worden sind. Es muss sich dabei aber um nicht rückzahlbare Zuwendungen handeln. Der vom Zuwen-
dungsgeber festgelegte „investive“ Verwendungszweck stellt dabei die Verbindung zwischen den Zuwendungen 
und dem damit finanzierten Vermögensgegenständen her. Erst nach der zweckentsprechenden Verwendung der 
erhaltenen Zuwendung durch die Gemeinde erhalten diese Finanzmittel den notwendigen Eigenkapitalcharakter 
für einen Ansatz als Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz.  
 
Die Bilanzierung von erhaltenen Zuwendungen unter den Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz hat die Ge-
meinde immer im Gleichklang mit der Aktivierung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes in ihrer Bilanz 
vorzunehmen. Solange der Vermögensgegenstand noch nicht aktiviert ist, sind die erhaltenen Zuwendungen von 
der Gemeinde unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ zupassivieren (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.8 
GemHVO NRW). Sofern eine Teilaktivierung eines Vermögensgegenstandes erfolgt, darf in entsprechender Wei-
se auch die Passierung der Zuwendung vorgenommen werden.  
 
In den Fällen, in denen der Gemeinde rückzahlbare Zuwendungen gewährt werden, beinhalten diese Zuwendun-
gen von Anfang an eine Verpflichtung der Gemeinde zur Rückzahlung an den Zuwendungsgeber. Solche Zuwen-
dungen sind wie der Gemeinde gewährte Darlehen zu behandeln und stellen deshalb gemeindliche Verbindlich-
keiten dar, die in der Bilanz der Gemeinde unter dem zutreffenden Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Transfer-
leistungen“ anzusetzen sind. Diese Bilanzierung gilt auch für Rückzahlungsverpflichtungen der Gemeinde auf-
grund einer nicht zweckentsprechenden Verwendung einer nicht rückzahlbaren Zuwendung. Diese Bilanzierung 
verändert nicht den Charakter der investiven Zahlungen, sodass die Rückzahlungen von der Gemeinde unter der 
Haushaltsposition „Sonstige Investitionsauszahlungen“ zu veranschlagen sind.  
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1.5.2.2 Zu Nummer 16 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen): 
 
Unter dieser Haushaltsposition „Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“ sind Einzahlungen aus 
der Veräußerung von materiellen Vermögensgegenständen der Gemeinde zu erfassen, die für gemeindliche 
Zwecke der Herstellung und Lieferung von Dienstleistungen und Wirtschaftsgütern im Rahmen der Aufgabener-
füllung vorhanden sind und länger als ein Haushaltsjahr (Periode) genutzt wurden und daher in der gemeindli-
chen Bilanz unter den Sachanlagen anzusetzen waren. Bei der Veräußerung von bebauten Grundstücken der 
Gemeinde ist zu beachten, dass diese bilanziell eine wirtschaftliche Einheit aus dem Grund und Boden sowie 
dem Gebäude bilden, auch wenn diese Teile unterschiedliche Anlagegüter darstellen und im Rahmen der ge-
meindlichen Anlagenbuchhaltung getrennt zu führen sind, mit der Folge, dass der erhaltene Veräußerungserlös 
von der Gemeinde nicht entsprechend aufzuteilen ist. 
 
Die Gemeinde muss bei dieser Haushaltsposition keine Trennung zwischen den Einzahlungen aus der Veräuße-
rung von unbeweglichem Sachanlagevermögen, z. B. unbebaute Grundstücke, und beweglichem Sachanlage-
vermögen, z. B. Maschinen, Fahrzeuge, vorzunehmen. Die Haushaltsposition muss auch nicht nach der Nutzung 
bzw. den Sachzielen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung vermögensmäßig untergliedert werden, wie es für die 
gemeindliche Bilanz vorgesehen ist. Die Gemeinde kann jedoch die Haushaltsposition weiter aufgliedern, wenn 
sie z. B. für das unbewegliche Sachanlagevermögen transparent machen will, ob die veranschlagten Einzahlun-
gen aus der Veräußerung von bebauten oder unbebauten Grundstücken erzielt werden.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass in der Bezeichnung der Haushaltsposition der Begriff „Sachan-
lagen“ ein Abgrenzungskriterium gegenüber anderen Haushaltspositionen darstellt und daher dieser Position nur 
Einzahlungen aus der Veräußerung von gemeindlichen Vermögensgegenständen zuzuordnen sind, die im ent-
sprechenden Bilanzbereich des gemeindlichen Anlagevermögens anzusetzen sind. Aus diesem Zusammenhang 
folgt, dass Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstückstücken, die im gemeindlichen Umlaufvermögen 
angesetzt sind, nicht unter dieser Haushaltsposition, sondern unter der Haushaltsposition „Sonstige Investitions-
einzahlungen“ zu erfassen sind. 
 
 
1.5.2.3 Zu Nummer 17 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen): 
 
1.5.2.3.1 Die Inhalte der Haushaltsposition 
 
Unter der Haushaltsposition „Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen“ sind Einzahlungen aus der 
Veräußerung von materiellen Vermögensgegenständen der Gemeinde zu veranschlagen, die aus dem Verkauf 
von Beteiligungen, Wertpapieren oder auch aus der Auflösung von Geldanlagen aus Kapitalanlagen erzielt wer-
den. Dabei sind Beteiligungen an Betrieben als langfristige Forderungen der Gemeinde zu betrachten, die in der 
Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Betrieb herzustellen. Ein Ansatz von Beteiligun-
gen in der gemeindlichen Bilanz setzt voraus, dass diese Verbindung dem gemeindlichen Geschäftsbetrieb dient 
und einen Beitrag zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde leistet oder leisten kann. In diesem Zusammenhang ist 
ein Wertpapier grundsätzlich eine Urkunde, die ein Recht verbrieft, z.B. Aktien.  
 
 
1.5.2.3.2 Die Rückzahlungen von Ausleihungen der Gemeinde 
 
Unter dieser Haushaltsposition sollen auch Einzahlungen aus der Rückzahlung von Ausleihungen der Gemeinde 
veranschlagt werden, wenn den Ausleihungen im Bereich „Finanzanlagen“ in der gemeindlichen Bilanz ein inves-
tiver Charakter zukommt. Die Rückzahlungen aus der Gewährung von langfristigen Darlehen im Rahmen der 
Aufgabenerfüllung der Gemeinde sind dann als Finanzforderungen der Gemeinde unter der Investitionstätigkeit 
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zu erfassen. Als gemeindliche Ausleihungen werden grundsätzlich langfristige Finanzforderungen der Gemeinde, 
denen Geld- oder Finanzgeschäfte zugrunde liegen, betrachtet. Die Langfristigkeit der gewährten Darlehen ist 
jedoch allein noch kein ausreichendes Abgrenzungskriterium, um in der Finanzrechnung eine Zuordnung zur 
gemeindlichen Investitionstätigkeit vorzunehmen.  
 
Vor einer solchen Zuordnung ist neben der Feststellung des investiven Charakters und der Langfristigkeit noch zu 
prüfen, ob das Darlehen von der Gemeinde unter dem Zweck gewährt worden ist, dauernd dem Geschäftsbetrieb 
der Gemeinde zu dienen. Ein solches Darlehen kann immer dann als Ausleihung eingestuft werden, wenn die 
Gemeinde mit dem Darlehen eine langfristige Bindung eingegangen ist, z. B. mit einem ihrer Betriebe. Die Hinga-
be des Darlehens durch die Gemeinde ist dann deshalb erfolgt, damit dadurch Erträge erwirtschaftet (Eigenkapi-
tal ersetzt) und der fremde Betriebszweck gefördert wird, ein unternehmerischer Einfluss ausgeübt oder eine 
Geschäftsbeziehung dauerhaft gesichert werden soll. Diese Erfordernisse können regelmäßig als gesichert ange-
sehen werden, wenn der Investitionsbedarf des gemeindlichen Betriebes der Anlass für die Gewährung eines 
Darlehens durch die Gemeinde ist. Eine Differenzierung der Einzahlungen nach den Rückzahlungspflichtigen, wie 
es z. B. in der gemeindlichen Bilanz vorgesehen ist (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.3.5 GemHVO NRW), muss 
unter dieser Haushaltsposition des gemeindlichen Finanzplans nicht erfolgen. 
 
 
1.5.2.4 Zu Nummer 18 (Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten): 
 
Unter der Haushaltsposition „Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten“ sind die Beiträge von Dritten zu veran-
schlagen, die für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und da-
mit ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen von der Gemeinde erhoben werden, z.B. Beiträge der 
Anlieger für den Bau einer Straße (vgl. §§ 8, 9 und 11 KAG NRW). Es sind unter dieser Position aber auch Er-
schließungsbeiträge zu veranschlagen, die von der Gemeinde zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten 
Aufwands für gemeindliche Erschließungsanlagen erhoben werden (vgl. §§ 127 ff. BauGB). 
 
Erhaltene Beiträge u.ä. Entgelte sind der Investitionstätigkeit der Gemeinde zuzurechnen und daher unmittelbar 
im gemeindlichen Finanzplan unter dieser Position zu veranschlagen. Erst mit der späteren Nutzung der mit den 
Beiträgen bzw. Entgelten finanzierten Anschaffung oder Herstellung von gemeindlichen Vermögensgegenständen 
entsteht dann eine Ergebniswirksamkeit. Die aufgrund der erhaltenen Beiträge in der gemeindlichen Bilanz ange-
setzten Sonderposten sind dann entsprechend aufzulösen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO NRW).  
 
 
1.5.2.5 Zu Nummer 19 (Sonstige Investitionseinzahlungen): 
 
Die Haushaltsposition „Sonstige Investitionseinzahlungen“ dient als Auffangposition für Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit der Gemeinde, die im gemeindlichen Finanzplan keiner anderen Haushaltsposition innerhalb 
des Zahlungsbereiches „Investitionstätigkeit“ zugeordnet werden können, z. B. Rückzahlungen durch Dritte aus 
gewährten gemeindlichen Zuwendungen, die im Zeitpunkt ihrer Gewährung der Investitionstätigkeit der Gemein-
de zuzurechnen waren. Aber auch Veräußerungserlöse der Gemeinde, z. B. Erlöse aus dem Verkauf von ge-
meindlichen Grundstücken, die in der gemeindlichen Bilanz dem Umlaufvermögen zugeordnet waren, sind unter 
dieser Haushaltsposition zu erfassen. 
 
Es ist im Einzelnen von den örtlichen Gegebenheiten bei der Gemeinde abhängig, welche besonderen Einzah-
lungen unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen sind. Die Haushaltsposition sollte jedoch nicht als aus-
schließlicher Sammelposition im gemeindlichen Finanzplan enthalten sein, wenn deren Volumen das Volumen 
der anderen spezielleren Haushaltspositionen übersteigt. Sofern sich in einem solchen Fall keine zusätzlichen 
Positionen im gemeindlichen Finanzplan anbieten, sollte von der Gemeinde durch gesonderte Erläuterungen die 
notwendige Transparenz über die unter dieser Haushaltsposition zusammengefassten gemeindlichen Einzahlun-
gen gewährleistet werden.  
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1.5.3 Die Auszahlungsarten aus der Investitionstätigkeit 
 
1.5.3.1 Zu Nummer 20 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden): 
 
Unter der Haushaltsposition „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ sind Finanzleis-
tungen der Gemeinde für den Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken zu veranschlagen. Als 
Grundstücke werden vermessene Teile des Grund und Bodens bezeichnet, für die ein eigenes Grundbuchblatt im 
Grundbuch geführt wird. Unbebaute Grundstücke sind daher Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren 
Gebäude befinden (vgl. § 72 BewG). Die bebauten Grundstücke sind nach § 74 BewG Grundstücke, „auf denen 
sich benutzbare Gebäude befinden, mit Ausnahme der in § 72 Absatz 2 bis 3 BewG (Noch-nicht-Vorhandensein; 
Nicht-mehr-Vorhandensein) bezeichneten Grundstücke. Als Gebäude gelten Baulichkeiten, die Menschen oder 
Sachen durch räumliche Umschließung Schutz gegen Witterungseinflüsse gewähren, den Aufenthalt von Men-
schen gestatten, fest mit dem Grund und Boden verbunden und von einiger Beständigkeit sowie ausreichend 
standfest sind. 
 
Zu dieser Haushaltsposition gehören daher die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, die in der ge-
meindlichen Bilanz im Anlagevermögen als Sachanlagen, getrennt nach unbebaut oder bebaut, anzusetzen sind 
(vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.1 und 1.2.2 GemHVO NRW). Ebenso sind die Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen, die als Infrastrukturvermögen der Gemeinde 
genutzt werden sollen und deshalb unter dem gesonderten Bilanzposten „Grund und Boden des Infrastrukturver-
mögens“ anzusetzen sind (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.3.1 GemHVO NRW). Die Auszahlungen der Gemeinde 
für den Erwerb von bebauten Grundstücken, auf denen sich fremde Bauten befinden, gehören auch zu dieser 
Haushaltsposition.  
 
Zu beachten ist, dass Auszahlungen für Grundstücke, die von der Gemeinde zur Weiterveräußerung erworben 
werden, nicht unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen sind, z. B. Baugrundstücke oder Gewerbegrund-
stücke. Der Ansatz dieser gemeindlichen Vermögensgegenstände unter den Vorräten im Umlaufvermögen in der 
Bilanz steht der Zuordnung zu dieser Haushaltsposition entgegen, auch wenn die Gemeinde wirtschaftlicher 
Eigentümer dieser unbeweglichen Vermögensgegenstände ist (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 2.1 GemHVO NRW).  
 
 
1.5.3.2 Zu Nummer 21 (Auszahlungen für Baumaßnahmen): 
 
1.5.3.2.1 Die Inhalte der Haushaltsposition 
 
Unter der Haushaltsposition „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ sind finanzielle Vorleistungen der Gemeinde zu 
veranschlagen. Die gemeindlichen Leistungen werden vielfach für zu errichtende Gebäude erbracht. Sie werden 
in der gemeindlichen Bilanz unter den Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen“ oder „Anlagen im Bau“ angesetzt 
und bilden dort den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen auf einem eigenen Grundstück der Gemeinde 
oder auf einem fremden Grundstück ab. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Definition der Herstellungskos-
ten eines gemeindlichen Vermögensgegenstands (vgl. § 33 GemHVO NRW).  
 
Für die Gemeinde entstehen nur dann Herstellungskosten, wenn die gemeindlichen Aufwendungen eine Herstel-
lung, Erweiterung oder eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung eines 
Vermögensgegenstandes bewirken. Diese Sachlage ist ausschlagend für die Veranschlagung der Auszahlungen 
für Baumaßnahmen. Der Begriff „Baumaßnahmen“ kann dabei nach mehreren Kriterien abgegrenzt werden (vgl. 
Abbildung).  
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Die Baumaßnahmen im gemeindlichen Finanzplan 
 

 
MAßNAHMEN 

 
ZUORDNUNGEN 

Hochbaumaßnahmen 

 
Zu den Hochbaumaßnahmen, die unter dieser Haushaltsposition 
zu erfassen sind, gehören Erweiterungs-, Neu-, Um- und Aus-
bauten einschließlich der mit diesen Baumaßnahmen im sachli-
chen und baulichen Zusammenhang stehenden Tiefbauten, 
Anlagen (Garagen, Versorgungs- und Heizungsanlagen, Alarm- 
und Schutzeinrichtungen, Entwässerungsanlagen und besonde-
re allgemeine oder technische Anlagen) sowie dafür erforderli-
che Abbruch- und Aufschließungsarbeiten.  
 

Tiefbaumaßnahmen 

 
Zu den Tiefbaumaßnahmen können z.B. Straßen, Wege, Plätze, 
Brücken, Unterführungen, Gleisanlagen, Wasserstraßen, Was-
serbauten, Hafenanlagen, Dämme, Deiche, Brunnen, Freibäder, 
Kanäle, Wasserversorgung, Entwässerung sowie Baumaßnah-
men zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und Sport-
plätze, Spielplätze, Campingplätze, Einrichtungen der Lösch-
wasserentnahme gehören.  
 

Andere Baumaßnahmen 

 
Zu den anderen Baumaßnahmen können Betriebsanlagen, 
sonstige technische Anlagen, Roll- und Fahrtreppen im Zu-
sammenhang mit Außenbauten, nicht transportable Röntgen- 
und Kühlanlagen, Betriebsaufzüge als Baumaßnahmen zu 
erfassen sein, soweit sie nicht bewegliches Anlagevermögen 
darstellen, das unter einer gesonderten Position zu erfassen ist.  
 

Abbildung 293 „Die Baumaßnahmen im gemeindlichen Finanzplan“ 
 
Bei dieser Haushaltsposition bietet es sich zur örtlichen Nachvollziehbarkeit und Transparenz an, eine getrennte 
Veranschlagung von Hochbaumaßnahmen, Tiefbaumaßnahmen und sonstigen Baumaßnahmen vorzunehmen. 
Es ist dabei zu beachten, dass diese Trennung zu der allgemein gehaltenen Haushaltsposition nicht für den An-
satz der einzelnen angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände in der gemeindlichen Bilanz aus-
schlaggebend ist. 
 
 
1.5.3.2.2 Besondere Objektfinanzierungen 
 
1.5.3.2.2.1 Allgemeine Prüfungspflichten 
 
Bei den gemeindlichen Investitionsmaßnahmen, für die von der Gemeinde besondere Finanzierungsformen vor-
gesehen oder mit einem Dritten vereinbart worden sind, muss bei der Veranschlagung von Zahlungen der Ge-
meinde geprüft werden, ob die von der Gemeinde zu erbringenden Finanzleistungen einen investiven Charakter 
haben. In den Fällen, in denen ein solcher Charakter nicht oder nur teilweise gegeben ist, muss die Veranschla-
gung entsprechend im gemeindlichen Finanzplan erfolgen. Die gemeindlichen Leistungen sind dann nicht nur 
unter der Investitionstätigkeit der Gemeinde zu veranschlagen, sondern können teilweise auch Aufwendungen 
darstellen, sodass zusätzlich eine Veranschlagung im Ergebnisplan der Gemeinde vorzunehmen ist.  
 
 
1.5.3.2.2.2 ÖPP-Objekte 
 
Bei der Veranschlagung von Zahlungen für ÖPP-Objekte ist von der Gemeinde nicht nur zu entscheiden, in wel-
cher Form ein solches Vorhaben durchgeführt werden soll, sondern auch, in welcher Form die dafür entstehen-
den Zahlungen haushaltsmäßig im Finanzplan zu veranschlagen sind. Es ist z. B. zu beachten, dass das von der 
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Gemeinde für ein ÖPP-Projekt zu zahlende Leistungsentgelt in Abhängigkeit von der gewählten Modellvariante 
sowohl konsumtive als auch investive Anteile enthalten kann.  
 
In solchen Fällen hat die Gemeinde das Leistungsentgelt entsprechend in ihrem Haushaltsplan zu veranschlagen, 
und dabei die Anteile zutreffend auf den Ergebnisplan und den Finanzplan aufzuteilen. Eine pauschale Zuord-
nung der gemeindlichen Auszahlungen nach dem Prinzip der „überwiegenden Zugehörigkeit“ ist dabei zu vermei-
den. Die investiven Anteile des ÖPP-Projektes sind immer im Zahlungsbereich „Investitionstätigkeit“ des ge-
meindlichen Finanzplans zu veranschlagen. Die Aufteilung des Entgeltes und die getrennte Veranschlagung 
werden der Gemeinde dadurch erleichtert, dass die Bieter bei der Angebotsabgabe i.d.R. aufgefordert werden, 
die Preise für einzelne Leistungsbereiche wie Bau, Betrieb, Unterhaltung und Finanzierung gesondert anzugeben. 
 
 
1.5.3.2.2.3 Mietkauf-Objekte 
 
Bei der Veranschlagung von Zahlungen für Mietkauf-Objekte sind von der Gemeinde insbesondere die dabei 
verbundenen Zwecke und die daraus entstehenden Zahlungsarten zu ermitteln, um eine zutreffende haushalts-
mäßige Veranschlagung im Finanzplan zu erreichen. Bei der Finanzierungsform „Mietkauf“ wird i.d.R. eine Immo-
bilie von der Gemeinde angemietet, um diese zu einem späteren, bereits von Anfang an festgelegten Zeitpunkt zu 
kaufen. Die zu zahlende Miete wird daher teilweise auf den Kaufpreis angerechnet, enthält aber auch andere 
Kostenanteile.  
 
Diese Finanzierungsform ist daher von der Gemeinde bei der haushaltsmäßigen Veranschlagung danach zu 
prüfen und zu bewerten, ob die Mietkaufraten konsumtive Anteile enthalten, denn der Vermieter bzw. Eigentümer 
übernimmt bei dieser Finanzierungsform für die Gemeinde i.d.R. auch eine Finanzierungsfunktion. In solchen 
Fällen können die zu zahlenden Raten sowohl Mietanteile und Tilgungsanteile als auch Zinsanteile enthalten, ggf. 
auch einen Aufschlag wegen des Mietkaufs. Dementsprechend ist ggf. eine differenzierte Veranschlagung im 
gemeindlichen Finanzplan vorzunehmen.  
 
 
1.5.3.3 Zu Nummer 22 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen): 
 
Unter der Haushaltsposition „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ sind Finanzleis-
tungen der Gemeinde als Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zu ver-
anschlagen. Bewegliche Sachen sind i.d.R. die abnutzbaren Vermögensgegenstände der Gemeinde, z. B. Ma-
schinen, technische Anlagen und sonstige Geräte, Fahrzeuge, einschließlich der Spezialfahrzeuge. Es gehört 
aber auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die speziellen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-
stände in einzelnen Fachbereichen dazu, z. B. die Spezialgegenstände der Feuerwehr.  
 
 
1.5.3.4 Zu Nummer 23 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen): 
 
1.5.3.4.1 Die Inhalte der Haushaltsposition 
 
Unter der Haushaltsposition „Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen“ sind gemeindliche Finanzleistun-
gen zu veranschlagen, die dem Erwerb von Beteiligungen, Wertpapieren oder auch der Geldanlage bzw. den 
sonstigen Kapitalanlagen dienen. Der Erwerb von Beteiligungen muss dabei der Schaffung dauerhafter Verbin-
dungen zu den bestehenden oder neuen gemeindlichen Betrieben dienen. In diesem Sinne zeigt die Haushalts-
position auf, in welchem Umfang und in welchen Formen die Gemeinde aufgrund ihrer Organisationshoheit ihre 
Aufgaben im Rahmen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Betriebe erledigen lassen will.  
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Die Finanzleistungen der Gemeinde führen dabei zu Anteilen an gemeindlichen Betrieben oder Wertpapieren des 
Anlagevermögens, die entsprechend in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen sind. Sie können aber auch zu 
Ausleihungen führen. Die Ausleihungen der Gemeinde sind dann unter dieser Haushaltsposition zu veranschla-
gen, wenn sie der gemeindlichen Investitionstätigkeit zuzuordnen sind. Gemeindliche Kapitalversicherungen 
können als Erwerb von "Versicherungsansprüchen" ebenfalls als Finanzanlagen zu aktivieren sein. Die Aktivier-
barkeit der Kapitalhingabe der Gemeinde an den Versicherer lässt es dabei zu, die gemeindlichen Finanzleistun-
gen als Anschaffungskosten zu betrachten und die gemeindlichen Zahlungen der Investitionstätigkeit der Ge-
meinde zuzurechnen.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der Erwerb einer gemeindlichen Finanzanlage auch dann ein 
investiver Geschäftsvorfall bleibt, wenn für den erworbenen gemeindlichen Vermögensgegenstand ein Bilanzie-
rungsverbot besteht, z. B. für Sparkassen. Die bilanzielle Behandlung der erworbenen Finanzanlage hat dabei 
keine Auswirkungen auf die Einordnung der Auszahlungen unter der Investitionstätigkeit im gemeindlichen Fi-
nanzplan. Sie bewirkt jedoch, dass wegen des Bilanzierungsverbots im Zeitpunkt der Anschaffung unmittelbar 
Aufwendungen für die Gemeinde in gleicher Höhe entstehen.  
 
 
1.5.3.4.2 Auszahlungen für Sparkassenanteile 
 
Der Landesgesetzgeber hat im Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen ausdrücklich geregelt, dass eine Spar-
kasse in der Trägerschaft einer Gemeinde nicht im gemeindlichen Jahresabschluss anzusetzen ist (vgl. § 1 Ab-
satz 1 Satz 2 SpkG NRW). Das fachgesetzliche Verbot führt dazu, dass einerseits bilanziell kein Wertansatz für 
eine Sparkasse besteht, andererseits aber auch kein Erinnerungswert in der gemeindlichen Bilanz angesetzt 
werden darf. Dieses Bilanzverbot erstreckt sich auch auf den Erwerb neuer Anteile an der Trägerschaft einer 
Sparkasse sowie grundsätzlich auch auf den Erwerb von Anteilen an einem Sparkassenzweckverband.  
 
Ein Anteilserwerb im Sparkassenbereich stellt unter Beachtung des Anschaffungskostenprinzips einen investiven 
Geschäftsvorfall der Gemeinde mit der entsprechenden Veranschlagung der Auszahlungen im Finanzplan der 
Gemeinde dar. Durch das gesetzliche Bilanzierungsverbot entsteht jedoch unmittelbar ein vollständiger Wertver-
lust dieser gemeindlichen Finanzanlage. Die Gemeinde muss deshalb den erworbenen Anteil an der Trägerschaft 
einer Sparkasse oder an einem Sparkassenzweckverband sofort vollständig abschreiben. Diese Aufwendungen 
stellen außerplanmäßige Abschreibungen und sind im betreffenden Haushaltsjahr im gemeindlichen Ergebnisplan 
zu veranschlagen (vgl. § 35 Absatz 5 GemHVO NRW).  
 
 
1.5.3.4.3 Besondere Ausleihungen der Gemeinde 
 
Unter der Haushaltsposition „Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen“ kann auch die Gewährung von 
langfristigen Darlehen im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu veranschlagen sein. Diese Sachlage 
gilt dann, wenn das von der Gemeinde gewährte Darlehen als Ausleihung zu klassifizieren ist. Als Ausleihungen 
werden langfristige Finanzforderungen der Gemeinde, denen Geld- oder Finanzgeschäfte zugrunde liegen, be-
trachtet. Die Langfristigkeit der gewährten Darlehen ist jedoch allein noch kein ausreichendes Abgrenzungskrite-
rium, um eine Zuordnung zur gemeindlichen Investitionstätigkeit vorzunehmen. Die Zuordnung zur gemeindlichen 
Investitionstätigkeit erfordert auch, dass das gemeindliche Darlehen einem Betrieb der Gemeinde unter dem 
Zweck gewährt wird, dass die Kapitalhingabe dauernd der Geschäftstätigkeit der Gemeinde zu dienen hat.  
 
Ein Darlehen der Gemeinde kann daher regelmäßig als Ausleihung klassifiziert und der gemeindlichen Investiti-
onstätigkeit zugeordnet werden, wenn die Gemeinde mit dem Darlehen eine langfristige Bindung z. B. mit einem 
ihrer Betriebe eingeht. In solchen Fällen erfolgt die Hingabe von Kapital durch die Gemeinde, damit dadurch 
Erträge erwirtschaftet (Eigenkapital ersetzt) und der fremde Betriebszweck gefördert, ein unternehmerischer Ein-
fluss ausgeübt oder eine Geschäftsbeziehung dauerhaft gesichert wird.  
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Diese Erfordernisse können regelmäßig als gegeben angesehen werden, wenn der Investitionsbedarf des Betrie-
bes der Anlass für die Gewährung eines Darlehens durch die Gemeinde ist. Im Rahmen der Entscheidung über 
die Hingabe von Kapital an einen gemeindlichen Betrieb ist in solchen Fällen haushaltsmäßig zu prüfen, ob nicht 
stattdessen eine Veranschlagung unter der Haushaltsposition „Aktivierbare Zuwendungen“ vorzunehmen ist.  
 
 
1.5.3.5 Zu Nummer 24 (Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen): 
 
1.5.3.5.1 Die Inhalte der Haushaltsposition 
 
Unter der Haushaltsposition „Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen“ sind die Finanzleistungen der Ge-
meinde an Dritte zu veranschlagen. Derartige Leistungen können zu einer Bilanzierung bei der Gemeinde führen, 
wenn bestimmte Voraussetzungen dabei erfüllt sind. Die Gemeinde kann z. B. wirtschaftlicher Eigentümer des 
damit angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes werden, sodass der Gegenstand in der ge-
meindlichen Bilanz zu aktivieren ist (vgl. § 43 Absatz 2 GemHVO NRW).  
 
Die geleisteten Zuwendungen sind auch dann der gemeindlichen Investitionstätigkeit zuzuordnen, wenn die Ge-
meinde dem Zuwendungsempfänger eine Verpflichtung in sachlicher und zeitlicher Hinsicht als Gegenleistungs-
verpflichtung auferlegt und deswegen entweder ein Rechnungsabgrenzungsposten oder ein immaterieller Ver-
mögensgegenstand zu aktivieren ist. In besonderen Ausnahmefällen sind die investiven Finanzleistungen der 
Gemeinde an die gemeindlichen Betriebe, insbesondere bei Zwecksetzungen im Sinne einer dauerhaften Ge-
schäftsbeziehung, ggf. im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen.  
 
Eine von der Gemeinde als Investitionsförderungsmaßnahme gewährte Zuwendung ist haushaltsmäßig wie ge-
meindliche Investitionsmaßnahmen zu behandeln, wenn die Zuwendung aktivierbar und damit im gemeindlichen 
Finanzplan zu veranschlagen ist. Eine ausdrückliche Verwendung bzw. eine Festlegung des Begriffes „Investiti-
onsförderungsmaßnahmen“ ist deshalb im NKF entbehrlich geworden und daher in der Vorschrift des § 86 GO 
NRW nicht mehr enthalten. In den Fällen jedoch, in denen die Gemeinde keine ausdrücklichen bilanziell relevan-
ten Verpflichtungen dem Zuwendungsempfänger auferlegt hat, sodass keine Aktivierungsmöglichkeit bei der 
Gemeinde besteht, stellen die von der Gemeinde an Dritte geleisteten Zuwendungen ergebniswirksame Aufwen-
dungen für die Gemeinde dar, die im gemeindlichen Ergebnisplan zu veranschlagen sind. 
 
Im Zusammenhang mit der Unterstützung Dritter durch Finanzleistungen der Gemeinde bietet sich im Rahmen 
des Vorberichtes zum gemeindlichen Haushaltsplan (vgl. § 7 GemHVO NRW) eine Übersicht darüber an, denn 
die Dritten müssen örtlich tätig sind und dabei gemeindliche Aufgaben erfüllen, um eine gemeindliche investive 
Zuwendung zu erhalten. Ein Gesamtüberblick über die im Haushaltsjahr entstehenden investiven Zuwendungen 
sollte jedenfalls dann gegeben werden, wenn diese gemeindlichen Leistungen zu den haushaltswirtschaftlichen 
Schwerpunkten der Gemeinde im Haushaltsjahr zählen und zudem mit von der Gemeinde aufgenommenen Kre-
diten finanziert werden sollen. Die Darstellung der Finanzleistung der Gemeinde sollte dabei unter Berücksichti-
gung der produktorientierten Teilpläne des gemeindlichen Haushaltsplans erfolgen, in denen die investiven Zu-
wendungen für Dritte veranschlagt werden.  
 
 
1.5.3.5.2 Die Aktivierung der gewährten Zuwendungen 
 
Eine Aktivierung der geleisteten Zuwendungen in der gemeindlichen Bilanz ist von der Gemeinde vorzunehmen, 
wenn die Gemeinde der wirtschaftliche Eigentümer eines von ihr durch die Zuwendung mitfinanzierten Vermö-
gensgegenstandes eines Dritten ist oder die Gemeinde im Zusammenhang mit der von ihr geleisteten Zuwen-
dung dem Dritten als Zuwendungsempfänger eine Gegenleistungsverpflichtung auferlegt hat, die dieser in einem 
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bestimmten Zeitraum oder in einer bestimmten Menge gegenüber der Gemeinde zu erfüllen hat. Je nach Art der 
gewährten Zuwendungen werden folgende Nachweisformen unterschieden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gewährung von Investitionszuschüssen durch die Gemeinde 

 
 

 FESTLEGUNGEN 
DURCH DIE GEMEINDE 

 
NACHWEIS 

IM GEMEINDLICHEN JAHRESABSCHLUSS 

 
Wirtschaftlicher Eigentümer 

 

 
Wertansatz unter einem Bilanzposten im Sachanlagevermögen in 
der Bilanz unter Berücksichtigung der Art des bezuschussten 
Vermögensgegenstandes. 
 

 
Gegenleistungsverpflichtung 

mit Zeitbezug 
 

 
Wertansatz als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in der 
Bilanz, z. B. 20 Jahre als Sporthalle verfügbar halten. 
 

 
Gegenleistungsverpflichtung 

mit Mengenbezug 
 

 
Wertansatz als immaterieller Vermögensgegenstand im Anlage-
vermögen der Bilanz, z. B. bei einem "Recht auf Nutzung". 
 

 
Dauerhafte Hingabe 

an gemeindlichen Betrieb 
 

 
Wertansatz unter Ausleihungen an Unternehmen, Betrieb oder 
Sondervermögen im Finanzanlagevermögen in der Bilanz. 
 

 
Keine Zwecksetzung 
und zeitliche Bindung 

 

 
Erfassung unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ 
in der Ergebnisrechnung. 
 

Abbildung 294 „Die Gewährung von Investitionszuschüssen“ 
 
In diesem Zusammenhang ist von der Gemeinde zu beachten, dass für investive gemeindliche Zuwendungen, die 
ohne besondere Verpflichtungen oder Zwecksetzungen an Dritte gewährt werden sollen, keine Aktivierungsmög-
lichkeit besteht. Derartige gemeindliche Zuwendungen dienen von Anfang an der freien Verwendbarkeit durch 
den Zuwendungsempfänger. Sie stellen dann Aufwendungen der Gemeinde dar, die im gemeindlichen Ergebnis-
plan als Transferaufwendungen zu erfassen sind. 
 
 
1.5.3.6 Zu Nummer 25 (Sonstige Investitionsauszahlungen) 
 
1.5.3.6.1 Die Inhalte der Sammelposition 
 
Im Finanzplan der Gemeinde dient die Haushaltsposition „Sonstige Investitionsauszahlungen“ allgemein als Auf-
fangposition für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde, die keiner anderen Haushaltsposition 
im Zahlungsbereich „Investitionstätigkeit“ zugeordnet werden können, z. B. Rückzahlungen erhaltener investiver 
Zuwendungen. Zu beachten ist, dass auch die Auszahlungen für Grundstücke, die von der Gemeinde zur Wie-
derveräußerung erworben werden, nicht unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen sind, z. B. Baugrund-
stücke oder Gewerbegrundstücke. Der Ansatz dieser gemeindlichen Vermögensgegenstände unter den Vorräten 
im Umlaufvermögen in der Bilanz steht der Zuordnung zu dieser Haushaltsposition nicht entgegen, auch wenn die 
Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer dieser unbeweglichen Vermögensgegenstände ist (vgl. § 41 Absatz 3 
Nummer 2.1 GemHVO NRW).  
 
Es ist letztlich von den örtlichen Gegebenheiten und Verhältnissen abhängig, welche Auszahlungen unter dieser 
besonderen Haushaltsposition erfasst werden. Die Haushaltsposition sollte jedoch dann nicht als ausschließliche 
Sammelposition im Haushaltsplan genutzt werden, wenn deren Volumen das Volumen der anderen spezielleren 
Haushaltspositionen für die gemeindliche Investitionstätigkeit übersteigt. Bieten sich in einem solchen Fall keine 
zusätzlichen Positionen im gemeindlichen Finanzplan an, muss mindestens durch gesonderte Erläuterungen die 
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notwendige Transparenz über die unter dieser Haushaltsposition zusammengefassten investiven Auszahlungen 
der Gemeinde gewährleistet werden.  
 
 
1.5.3.6.2 Die Rückzahlung erhaltener investiver Zuwendungen 
 
Die Gemeinde hat unter der Haushaltsposition „Sonstige Investitionsauszahlungen“ auch Rückzahlungen aus 
erhaltenen investiven Zuwendungen zu veranschlagen. Derartige Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde können 
entstehen, wenn die Gemeinde eine erhaltene investive Zuwendung nicht entsprechend den festgelegten Vorga-
ben des Zuwendungsgebers verwendet hat. Auch in den Fällen einer vorzeitigen Beendigung der zweckentspre-
chenden Nutzung eines mit einer Zuwendung finanzierten gemeindlichen Vermögensgegenstandes kann eine 
Rückzahlungspflicht für die Gemeinde entstehen.  
 
In den Fällen der Rückzahlung einer nicht rückzahlbaren erhaltenen investiven Zuwendung ist von der Gemeinde 
aber auch der wegen dieser Zuwendung bilanzierte Sonderposten entsprechend zu reduzieren. Der Auflösungs-
betrag muss daher entsprechend dem Rückzahlungsbetrag unter Berücksichtigung der vom Zuwendungsgeber 
festgelegten Bedingungen und unter Einbeziehung des Anteils des Sonderpostens an den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes bestimmt werden. Dieser Betrag stellt, weil 
durch den Rückforderungsbescheid eine Überzahlung der gewährten Zuwendung bei der Gemeinde vorliegt, 
nunmehr eine Verbindlichkeit der Gemeinde gegenüber dem Zuwendungsgeber dar. Er ist deshalb auf der Pas-
sivseite der gemeindlichen Bilanz von dem Bilanzposten „Sonderposten für Zuwendungen“ zum Bilanzposten 
„Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ umzuschichten.  
 
In solchen Fällen ist die gemeindliche Rückzahlungspflicht haushaltsmäßig als investiver Finanzierungsvorgang 
der Gemeinde zu bewerten und daher im gemeindlichen Finanzplan unter der Investitionstätigkeit der Gemeinde 
zu veranschlagen. Eine ergebniswirksame Veranschlagung im gemeindlichen Ergebnisplan kommt dabei i.d.R. 
nicht in Betracht. Die der Gemeinde gewährte investive Zuwendung ist regelmäßig nicht unmittelbar und vollstän-
dig ertragswirksam zu vereinnahmen gewesen, sondern erst im Rahmen der zeitlichen Nutzung des damit finan-
zierten gemeindlichen Vermögensgegenstandes ertragswirksam geworden. Die Rückzahlungspflicht der Ge-
meinde kann dann auch die gemeindliche Ergebnisrechnung betreffen, wenn der Rückzahlungsbetrag größer ist 
als der Auflösungsbetrag des Sonderpostens, sodass in diesem Umfang dann Aufwendungen für die Gemeinde 
entstehen, die im gemeindlichen Ergebnisplan zu veranschlagen sind. 
 
 
1.5.3.7 Besonderheiten bei der Veranschlagung 
 
1.5.3.7.1 Aktivierte Eigenleistungen keine Investitionsauszahlungen 
 
Die Möglichkeit der Aktivierung von eigenen Leistungen für in der gemeindlichen Bilanz anzusetzende Vermö-
gensgegenstände lässt die Erfassung der gemeindlichen (zahlungswirksamen) Personalaufwendungen unter der 
betreffenden Haushaltsposition unberührt, z. B. Planungsleistungen durch eigenes Personal. Durch die Aktivie-
rung werden auch die im Finanzplan zu veranschlagenden Personalauszahlungen nicht zu Auszahlungen, die 
unter der Investitionstätigkeit der Gemeinde zu erfassen sind. Diese Personalauszahlungen bleiben weiterhin 
Auszahlungen, die der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zuzuordnen sind. 
 
Aus diesem Ergebnis folgt, dass eine Aktivierung von eigenen Leistungen auch nicht zur Veränderung in der 
Ermittlung des gemeindlichen Kreditbedarfs führt und daher auch nicht zu einer Erhöhung einer Kreditermächti-
gung (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c) i.V.m. § 86 GO NRW). Die Gemeinde entscheidet sich für eine 
Eigenfinanzierung, wenn sie vermögenswirksame Leistungen, die den Herstellungskosten zurechenbar sind, 
durch eigenes Personal erbringen lässt. Sie hat sich damit auch gleichzeitig gegen eine Fremdfinanzierung dieser 
Leistungen entschieden.  
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1.5.3.7.2 Die Berechtigungen aus einem Ökokonto 
 
Im Rahmen von Eingriffen in Natur und Landschaft sind auch von der Gemeinde Kompensationsmaßnahmen 
durchzuführen oder Ersatzgelder zu zahlen, die i.d.R. investiven Charakter haben und der dauerhaften Aufwer-
tung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen müssen (vgl. §§ 4, 4a und 5 LG NRW). In diesem 
Zusammenhang können Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die ohne rechtliche Ver-
pflichtung bereits vor Beginn eines naturschutzrechtlichen Eingriffs durchgeführt werden sollen, vor ihrer Durch-
führung zur Aufnahme in ein Ökokonto durch die untere Landschaftsbehörde anerkannt werden, um bei späteren 
naturschutzrechtlichen Eingriffen als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen herangezogen werden zu können (vgl. § 
5a LG NRW). Das Ökokonto stellt dabei ein Naturschutzinstrument im Rahmen der gesetzlich bestimmten Ein-
griffsregelungen dar.  
 
In einem Ökokonto werden die vorgezogenen und anerkannten Kompensationsmaßnahmen nach Durchführung 
der Maßnahmen dokumentiert und durch Einbuchung oder Abbuchung verwaltet (Ökokontoführung). Die Maß-
nahmen, die zwar anerkannt worden sind, deren Durchführung jedoch bis zu einer konkreten Inanspruchnahme 
im Rahmen der Zulassung eines Eingriffs zurückgestellt werden sollen, können dabei als gesonderter Flächen- 
und Maßnahmenpool mitgeführt werden (vgl. § 1 LG NRW). In diesem Rahmen werden eine Bestandsaufnahme 
der Ausgleichsflächen und eine Beurteilung der vorgezogenen Kompensationsmaßnahme mithilfe eines Bewer-
tungsverfahrens und unter der Einbeziehung von Wertpunkten (Ökopunkte) vorgenommen.  
 
Nach der Anerkennung der vorgesehenen Maßnahmen durch die zuständige Landschaftsbehörde erfolgt ihre 
Aufnahme in das Ökokonto. Die Ökopunkte stellen wegen der durch sie bestehenden rechtlichen Möglichkeit, 
vorgezogene Kompensationsmaßnahmen auf naturschutzrechtliche Eingriffsmaßnahmen anrechnen zu können, 
eine Berechtigung für Maßnahmenträger und damit ggf. auch für die Gemeinde dar. Derartige Berechtigungen 
sind zudem naturschutzrechtlich auch auf Dritte übertragbar bzw. veräußerbar. Im Rahmen der Anerkennung der 
vorgezogenen Kompensationsmaßnahme durch die Vergabe von Wert- bzw. Ökopunkten durch die untere Land-
schaftsbehörde für die Gemeinde entsteht regelmäßig kein entgeltlicher Geschäftsvorfall, denn die Ökopunkte 
werden im Rahmen des Anerkennungsverfahrens durch die zuständige Stelle von der Gemeinde nicht käuflich 
erworben (vgl. ÖkokontoVO).  
 
Die Ökopunkte können aber grundsätzlich auch von einem Dritten erworben werden. Ein solcher entgeltlicher 
Vorgang ist für die Gemeinde nur dann als zulässig anzusehen, wenn dieser in einem unmittelbaren Zusammen-
hang mit einer von der Gemeinde konkret vorgesehenen Maßnahme steht, die naturschutzrechtlich als Eingriffs-
maßnahme zu bewerten ist, und der Ökopunkte naturschutzrechtlich und haushaltsmäßig zugerechnet werden 
dürfen. Die Ökopunkte sind daher als abstrakt bilanzierungsfähig zu bewerten. Sie stellen immaterielle Vermö-
gensgegenstände dar, die nur vorübergehend im Besitz der Gemeinde sind und dem gemeindlichen Geschäfts-
betrieb nicht dauerhaft dienen sollen. Die Ökopunkte sind deshalb in der gemeindlichen Bilanz im Umlaufvermö-
gen unter dem Bilanzposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ anzusetzen. 
 
  
1.6 Die Veranschlagung der Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 
 
1.6.1 Die Inhalte der Haushaltspositionen 
 
Als gemeindliche Finanzierungstätigkeit sind die zahlungswirksamen Aktivitäten der Gemeinde anzusehen, die 
sich auf den Umfang und die Zusammensetzung der Eigenkapitalposten und der Verbindlichkeiten der Gemeinde 
auswirken (vgl. Abbildung). 
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Die Finanzierungstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan 
 

 
Einzahlungen 

und Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit 

 

 
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, 
-     Einzahlungen aus der Rückzahlung gewährter Darlehen (als Aus-

leihung unter der Investitionstätigkeit), 
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, 
-     Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen (als Ausleihung 

unter der Investitionstätigkeit). 
 

Abbildung 295 „Die Finanzierungstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan“ 
 
Im gemeindlichen Finanzplan werden daher im Zahlungsbereich „Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit“ vorrangig die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen nach § 86 GO NRW 
sowie die Auszahlungen für deren Tilgung wegen des anzuwenden Bruttoprinzips getrennt voneinander ausge-
wiesen. Deren Jahressummen verändern zudem die betreffenden Passivposten in der gemeindlichen Bilanz (vgl. 
§ 41 Absatz 3 Nummer 4.2 GemHVO NRW). Die Vorschrift zum gemeindlichen Finanzplan enthält dabei lediglich 
bestimmte Mindestanforderungen zur Veranschlagung im gemeindlichen Finanzplan. Im dazu empfohlenen Mus-
ter werden dagegen durch die Verwendung des Begriffes „Darlehen“ die von der Gemeinde im Rahmen ihrer 
Finanzierungstätigkeit zu veranschlagenden Einzahlungen und Auszahlungen inhaltlich zutreffender umrissen.  
 
Bei der Veranschlagung sollte zudem beachtet werden, dass im gemeindlichen Jahresabschluss in der Bilanz 
sowie im Verbindlichkeitenspiegel eine differenzierte Darstellung der gemeindlichen Verbindlichkeiten erfolgen 
muss (vgl. §§ 41 und 47 GemHVO NRW). Gleichwohl bieten sich nicht zwingend entsprechende Haushaltspositi-
onen im gemeindlichen Finanzplan an, denn die Übersichtlichkeit und Klarheit des Finanzplans könnte durch die 
dann bestehende Vielzahl von Unterpositionen beeinträchtigt sein. Dieser Tatbestand dürfte auch für den pro-
duktorientierten Teilplan „Allgemeine Finanzwirtschaft“ gegeben sein, denn in keinen anderen Teilplänen ist die 
Aufnahme und Tilgung von Fremdkapital zu veranschlagen (vgl. § 4 GemHVO NRW).              
 
 
1.6.2 Zu Nummer 26 (Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen): 
 
Unter der Haushaltsposition „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen“ sind Zahlungen aus 
gemeindlichen Finanzierungsvorgängen zu veranschlagen, die aus der Aufnahme von Fremdkapital durch die 
Gemeinde entstehen werden. Insbesondere die Zahlungen aus geplanten Kreditaufnahmen für gemeindliche 
Investitionen sind hier unter Beachtung der in der gemeindlichen Haushaltssatzung festgesetzten Kreditermächti-
gung zu veranschlagen (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1c und § 86 GO NRW). Außerdem sollen auch Einzahlungen 
aus der Aufnahme von Krediten zur Umschuldung sowie Rückzahlungen von Darlehen, die nicht als Ausleihun-
gen der Gemeinde zu klassifizieren sind, unter dieser Haushaltsposition veranschlagt werden. 
 
Aus der Aufnahme von Krediten zur Umschuldung durch die Gemeinde entstehen regelmäßig Einzahlungen, die 
zu veranschlagen sind. Im Haushaltsjahr können Laufzeiten aus Kreditaufnahmen enden, es aber aus wirtschaft-
lichen Gründen noch sachgerecht ist, die Fremdfinanzierung vollständig oder zum Teil noch bestehen zu lassen. 
Die Entscheidung darüber hat die Gemeinde eigenverantwortlich zu treffen. Es ist daher auch nicht vorgesehen, 
solche Kreditaufnahmen noch einmal in den Gesamtbetrag der Haushaltssatzung (Kreditermächtigung) einzube-
ziehen. Der Kreditaufnahme zur Umschuldung ist immer eine Kreditaufnahme für Investitionen vorausgegangen.  
 
Aus der Gewährung von gemeindlichen Darlehen an Dritte sind die entstehenden Rückflüsse der Finanzie-
rungstätigkeit der Gemeinde zuzuordnen und die daraus entstehenden Einzahlungen dieser Haushaltsposition 
zuzuordnen. In diesem Zusammenhang ist daher örtlich abzuschätzen und zu entscheiden, ob für Rückzahlungen 
aus von der Gemeinde gewährten Darlehen und ggf. ab welchem Volumen eine gesonderte Haushaltsposition im 
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gemeindlichen Finanzplan ausgewiesen wird. Es können aber auch durch entsprechende Erläuterungen die Zah-
lungen, die unter dieser Haushaltsposition veranschlagt sind, im Einzelnen dargestellt werden.  
 
In den Fällen, in denen das von der Gemeinde gewährte Darlehen dazu bestimmt ist, eine langfristige Bindung an 
den Darlehensnehmer bzw. gemeindlichen Betrieb einzugehen und dauernd dem Verwaltungsbetrieb der Ge-
meinde dienen soll, stellt die gemeindliche Finanzleistung dagegen eine Ausleihung dar. Die aus der Rückzah-
lung von gemeindlichen Ausleihungen voraussichtlich eingehenden Zahlungen sind deshalb im gemeindlichen 
Finanzplan als Investitionstätigkeit der Gemeinde unter der Haushaltsposition „Einzahlungen aus der Veräuße-
rung von Finanzanlagen“ zu veranschlagen.  
 
Die Veranschlagung unterschiedlicher Einzahlungen aus der Fremdfinanzierung ergibt sich nicht unmittelbar aus 
der Bezeichnung dieser Haushaltsposition. Die Bezeichnung ist jedoch zweckbezogen weit zu fassen, denn es 
wird nach der Vorschrift keine gesonderte Haushaltsposition für andere Einzahlungssachverhalte der gemeindli-
chen Finanzierungstätigkeit gefordert. Das Muster für den gemeindlichen Finanzplan, dass den Gemeinden zur 
Anwendung empfohlen worden ist, enthält bereits den "erweiterten" Begriff „Darlehen“ (vgl. Nr. 1.2.2 des Runder-
lasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Es besteht dadurch aber keine Differenz 
zwischen der haushaltsrechtlichen Regelung über die Haushaltspositionen im Finanzplan als Mindestanforderung 
und der Abbildung im empfohlenen Muster (vgl. Anlage 4 des o.a. Runderlasses). 
 
 
1.6.3 Zu Nummer 27 (Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten):  
 
Unter der Haushaltsposition „Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen“ sind Zahlungen aus 
gemeindlichen Finanzierungsvorgängen zu veranschlagen, die wegen der Aufnahme von Fremdkapital durch die 
Gemeinde entstehen. Insbesondere die Tilgungen von bestehenden Kreditverbindlichkeiten für gemeindliche 
Investitionen nach § 86 GO NRW sind hier zu veranschlagen. Außerdem sollen unter dieser Haushaltsposition 
auch Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen, die nicht als Ausleihung der Gemeinde zu klassifizieren 
sind, veranschlagt werden, auch wenn diese Sachlage sich nicht unmittelbar aus der Bezeichnung der Haus-
haltsposition ergibt und in der Vorschrift dafür auch keine gesonderte Haushaltsposition gefordert wird. Aus der 
Gewährung von gemeindlichen Darlehen an Dritte sind die entstehenden Finanzleistungen jedoch der Finanzie-
rungstätigkeit der Gemeinde zuzuordnen, sodass die daraus entstehenden Auszahlungen von der Gemeinde 
unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen sind.  
 
In diesem Zusammenhang ist daher örtlich abzuschätzen und zu entscheiden, ob für Auszahlungen aus von der 
Gemeinde gewährten Darlehen und ggf. ab welchem Volumen eine gesonderte Haushaltsposition im gemeindli-
chen Finanzplan ausgewiesen wird. Es können aber auch durch entsprechende Erläuterungen die Zahlungen, die 
unter dieser Haushaltsposition veranschlagt sind, im Einzelnen dargestellt werden. In den Fällen, in denen das 
von der Gemeinde gewährte Darlehen dazu bestimmt ist, eine langfristige Bindung an den Darlehensnehmer 
bzw. gemeindlichen Betrieb einzugehen und dauernd dem Verwaltungsbetrieb der Gemeinde dienen soll, stellt 
die gemeindliche Finanzleistung dagegen eine Ausleihung dar und ist im gemeindlichen Finanzplan als Investiti-
onstätigkeit der Gemeinde unter der Haushaltsposition „Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen“ zu 
veranschlagen. 
 
Die Veranschlagung unterschiedlicher Auszahlungen aufgrund der Fremdfinanzierung ergibt sich nicht unmittel-
bar aus der Bezeichnung dieser Haushaltsposition. Die Bezeichnung ist jedoch zweckbezogen weit zu fassen, 
denn es wird nach der Vorschrift keine gesonderte Haushaltsposition für andere Auszahlungssachverhalte der 
gemeindlichen Finanzierungstätigkeit gefordert. Das Muster für den gemeindlichen Finanzplan, dass den Ge-
meinden zur Anwendung empfohlen worden ist, enthält bereits den "erweiterten" Begriff „Darlehen“ (vgl. Nr. 1.2.2 
des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Es besteht dadurch aber keine 
Differenz zwischen der haushaltsrechtlichen Regelung über die Haushaltspositionen im Finanzplan als Mindest-
anforderung und der Abbildung im empfohlenen Muster (vgl. Anlage 4 des o.a. Runderlasses). 
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1.6.4 Keine Veranschlagung von Krediten zur Liquiditätssicherung  
 
1.6.4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Im gemeindlichen Finanzplan ist eine Veranschlagung der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur 
Liquiditätssicherung sowie der Auszahlungen für deren Tilgung nicht vorgesehen, weil diese Kreditmittel keine 
haushaltsmäßigen Finanzierungsmittel, sondern nur zahlungswirksame „Betriebsmittel“ zur Liquiditätssicherung 
bzw. zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde darstellen. Zudem kann wegen des unterjährig wech-
selnden Bedarfs an zusätzlichen finanziellen „Betriebsmitteln“ und deren Rückzahlungen kein endgültiger Sum-
menbetrag für das Haushaltsjahr bestimmt werden.  
 
Der Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung lässt sich auch nicht aus dem in der Finanzrechnung abzubilden-
den Saldo aus laufender Verwaltungstäigkeit übernehmen, denn die Kredite zur Liquiditätssicherung stellen keine 
haushaltsrechtlich wirksamen Finanzierungsvorgänge weder für die laufende Verwaltungstätigkeit noch die Inves-
titionstätigkeit der Gemeinde dar. Diese Kredite sind vielmehr nach § 89 Absatz 2 GO NRW nur zur Sicherstel-
lung der rechtzeitigen Leistung fälliger gemeindlicher Auszahlungen einsetzbar. Das Unterlassen der Veranschla-
gung von Krediten zur Liquiditätssicherung führt daher auch nicht zu einer Planungslücke im Finanzplan der Ge-
meinde oder zu einem Verstoß gegen das haushaltsrechtliche Vollständigkeitsgebot.  
 
Es ist zudem wegen der Vielzahl nicht vorhersehbarer Gegebenheiten gesetzlich bestimmt worden, dass für das 
Haushaltsjahr nur ein Höchstbetrag als geschätzter höchstens aufzunehmender Bedarf an Krediten zur Liquidi-
tätssicherung zu ermitteln und in die Haushaltssatzung aufzunehmen ist (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 3 GO 
NRW). Der tatsächliche Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung ist daher erst im Jahresabschluss der Ge-
meinde stichtagsbezogen zu ermitteln und unter dem dafür vorgesehenen Bilanzposten anzusetzen (vgl. § 41 
Absatz 4 Nummer 4.3 GemHVO NRW). In der gemeindlichen Finanzrechnung sind die Zahlungen aus den Kredi-
ten zur Liquiditätssicherung unter den dafür zutreffenden Haushaltspositionen zu erfassen (vgl. § 39 Satz 4 
GemHVO NRW). 
 
 
1.6.4.2 Der Verzicht auf Ist-Werte im Haushaltsplan  
 
Im Rahmen des gemeindlichen Haushaltsplans sind im Finanzplan nicht nur die Jahre der mittelfristigen Planung 
der Gemeinde abzubilden, sondern es sind auch die Ist-Ergebnisse der Einzahlungen und Auszahlungen aus der 
Finanzrechnung des Vorvorjahres darin aufzuzeigen (vgl. § 1 Absatz 3 GemHVO NRW). Die Finanzrechnung 
enthält jedoch besondere Haushaltspositionen, unter denen die Zahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung 
von Krediten zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr gesondert auszuweisen sind (vgl. § 39 Satz 4 GemHVO 
NRW). Diese Festlegung ist geboten, denn die Aufnahme dieser Kredite führt zu einer Erhöhung des Zahlungs-
mittelbestandes der Gemeinde, der zum Abschlussstichtag in der Finanzrechnung auszuweisen ist.  
 
Diese haushaltswirtschaftliche Abrechnung eines Haushaltsjahres führt jedoch nicht unmittelbar zur Pflicht der 
Gemeinde, alle Ist-Werte aus der Finanzrechnung des Vorvorjahres in unveränderter Form im gemeindlichen 
Finanzplan für ein neues Haushaltsjahr abzubilden. Sie führt aber auch nicht zu einem Verbot eines entspre-
chenden Ausweises in der entsprechenden Spalte im gemeindlichen Finanzplan und weiterer Angaben für die 
folgenden Jahre. Im Finanzplan müssen nur die Ist-Werte zu den Zahlungsarten der Gemeinde ungekürzt enthal-
ten sein, die dort haushaltsrechtlich mindestens als einzelne Haushaltspositionen auszuweisen sind. Die Ge-
meinde kann daher in ihrer Haushaltsplanung auf den Ausweis von Ist-Werten für die Zahlungen aus den Kredi-
ten zur Liquiditätssicherung verzichten. 
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Die Gemeinde kann jedoch freiwillig die Ist-Werte der Zahlungen aus ihren Krediten zur Liquiditätssicherung aus 
dem Vorvorjahr angeben. In solchen Fällen sollten auch Betragsgrößen für die folgenden Planungsjahre angege-
ben werden. Die Angabe des Ist-Wertes der Zahlungen des Vorvorjahres im Finanzplan mit anschließenden 
"Null-Angaben" für die weiteren Planungsjahre dürfte, gemessen an den Informationsbedürfnissen der Adressa-
ten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, nicht als ausreichend anzusehen sein. Die Gemeinde sollte daher im 
Rahmen ihrer Liquiditätsplanung versuchen, die voraussichtlich notwendigen Betragsgrößen für die weiteren 
Planungsjahre sorgfältig zu schätzen.  

 
Bei einer "Veranschlagung" der Einzahlungen und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung im ge-
meindlichen Finanzplan sollte von der Gemeinde ausdrücklich klargestellt werden, dass trotz dieser Einbeziehung 
diese Finanzmittel nicht als haushaltsmäßige Deckungsmittel gelten. Der Charakter der Kredite zur Liquiditätssi-
cherung als Verstärkungsmittel der gemeindlichen Liquidität und ihr Status als Fremdmittel für die Gemeinde 
bleiben von der Veranschlagung im gemeindlichen Finanzplan unberührt. Der oftmals dadurch erwartete bessere 
Überblick über die gemeindlichen Finanzmittel und deren  Bestand ist regelmäßig nicht gegeben.  
 
Der vorübergehenden Finanzmittelverstärkung bei der Gemeinde wird dann zahlungsmäßig eine Bedeutung 
beigemessen, die haushaltsmäßig nur bei den Einzahlungen besteht, die nicht zu einer Rückzahlungsverpflich-
tung der Gemeinde führen. Die Gemeinde hat deshalb bei einer Einbeziehung der Kredite zur Liquiditätssiche-
rung in den gemeindlichen Finanzplan ausreichende sachbezogene Informationen über die geplante Einbezie-
hung von Fremdmitteln zu geben, z. B. im Vorbericht zum Haushaltsplan. Sie hat dabei insbesondere den be-
tragsmäßigen Zusammenhang zu dem in der Haushaltssatzung der Gemeinde festgesetzten Höchstbetrag der 
Kredite zur Liquiditätssicherung herzustellen und ausreichend zu erläutern.  
 
 
1.6.5 Kredite und Kapitalanlage (Geldanlage) 
 
Eine gemeindliche Kapitalanlage entsteht i.d.R. aus der Hingabe von vorhandenen liquiden Mitteln (Geldbeträ-
gen) der Gemeinde, die in Kapital umgewandelt werden. Dieser Vorgang stellt wie die Umwandlung von vorhan-
denen liquiden Mitteln der Gemeinde in Sachanlagen haushaltsrechtlich eine Investition dar. Außerdem stellt die 
von der Gemeinde erworbene Kapitalanlage bilanztechnisch eine Finanzanlage dar, sodass in diesem Zusam-
menhang der Zahlungsvorgang in der gemeindlichen Finanzrechnung unter der Haushaltsposition „Auszahlungen 
für den Erwerb von Finanzanlagen“ nachzuweisen ist (vgl. § 3 Absatz 1 Nummer 23 GemHVO NRW).  
 
Eine Kapitalanlage stellt eine Finanzanlage dar, die in der gemeindlichen Bilanz dem Bilanzbereich „Anlagever-
mögen“ zugeordnet sind. Aufgrund dieser haushaltsrechtlichen Zuordnung ist eine Kreditfinanzierung für den 
Erwerb einer Kapitalanlage zulässig, denn die Gemeinde darf nur Kredite für gemeindliche Investitionen aufneh-
men (vgl. § 86 GO NRW). Die Gemeinde darf mit den Finanzmitteln einer fremdfinanzierten Kapitalanlage jedoch 
in künftigen Haushaltsjahren keine Auszahlungen aufgrund zahlungswirksamer Aufwendungen leisten, z. B. Ver-
sorgungsleistungen. Bei einer solchen Verwendung der angesammelten Finanzmittel verliert bereits der Erwerb 
einer Kapitalanlage den Charakter einer Investition und damit die Grundlage für eine zulässige Kreditaufnahme. 
In diesem Sinne wäre bei einer Fremdkapitalfinanzierung der Kapitalanlage auch der Grundsatz der intergenera-
tiven Gerechtigkeit tangiert (vgl. § 1 Absatz 1 GO NRW).  
 
 
1.7 Die Einzahlungen und Auszahlungen im NKF-Kontenrahmen 
 
1.7.1 Die Anwendung des NKF-Kontenrahmens 
 
Der gemeindliche Haushaltsplan als Ermächtigungsgrundlage für das haushaltswirtschaftliche Handeln der Ge-
meinde erfordert, nicht nur die „zusammengefassten“ Haushaltspositionen für den Finanzplan verbindlich festzu-
legen, sondern deren Anwendung auch für die gemeindlichen Buchungen aus der Ausführung der gemeindlichen 
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Haushaltswirtschaft festzulegen (vgl. § 79 GO NRW). Die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung bringt es dabei mit sich, dass auch die Buchführung der Gemeinde nach einheitlichen Maßstäben zu ge-
währleisten ist (vgl. § 27 GemHVO NRW). Auf der Basis dieser Vorschrift stellt der NKF-Kontenrahmen daher ein 
strukturiertes Ordnungsgerüst der Kontengruppierung für die gemeindliche Haushaltswirtschaft dar. Er ist damit 
der verbindliche Rahmen für die Ausgestaltung der örtlichen Buchführung und nicht nur deren Modell.  
 
Der NKF-Kontenrahmen spiegelt das Drei-Komponentensystem des NKF wieder. Er soll dadurch zu einer ausrei-
chenden Transparenz über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde sowie dessen Nachvollziehbar-
keit beitragen. Um dieses Ziel insgesamt zu erreichen, ist die Vorgabe eines einheitlichen Kontenrahmens erfor-
derlich. Ein Kontenrahmen stellt grundsätzlich ein den allgemeinen buchungstechnischen Prinzipien folgendes 
Ordnungsgerüst dar. Die verbindliche Vorgabe für die Gemeinde beschränkt sich daher darauf, dass der NKF-
Kontenrahmen der Bildung der einzelnen gemeindlichen Konten zugrunde zu legen ist (vgl. § 27 Absatz 7 Satz 1 
GemHVO NRW).  
 
Der NKF - Kontenrahmen stellt daher den verbindlichen Rahmen für die eigenverantwortliche Ausgestaltung und 
Konkretisierung von örtlichen Konten durch die Gemeinde dar. Die verbindlichen Haushaltspositionen für die 
gemeindlichen Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan bilden gleichzeitig die Kontengruppen in den 
Kontenklassen 6 „Einzahlungen“ und 7 „Auszahlungen“ im NKF-Kontenrahmen (vgl. nachfolgende Abbildung). 
 

 
Die Einzahlungen und Auszahlungen im NKF-Kontenrahmen 

 
 
 

Bereich Kontenklasse Kontengruppen 

Aktiva 

0 

 
Immaterielle Vermögensgegen- 
stände und Sachanlagen 
 

  

1 

 
Finanzanlagen, Umlaufvermögen 
und aktive Rechnungsabgrenzung 
 

 

Passiva 

2 

 
Eigenkapital, Sonderposten und 
Rückstellungen 
 

 

3 

 
Verbindlichkeiten und passive 
Rechnungsabgrenzung 
 

 

Ergebnis- 
rechnung 

4 
 
Erträge 
 

 

5 
 
Aufwendungen 
 

 

Finanz- 
rechnung 6 Einzahlungen 

 
60 Steuern und ähnliche Abgaben 
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
62 Sonstige Transfereinzahlungen 
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, 
     Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit 
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
67 ... 
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
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Die Einzahlungen und Auszahlungen im NKF-Kontenrahmen 

 

7 Auszahlungen 

 
70 Personalauszahlungen 
71 Versorgungsauszahlungen 
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
73 Transferauszahlungen 
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit  
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 
76 ... 
77 ... 
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 

Abschluss 8 
 
Abschlusskonten 
 

 

KLR 9 

 
Kosten- und Leistungsrechnung 
(KLR) 
 

 

      
 

Abbildung 296 „Die Einzahlungen und Auszahlungen im NKF-Kontenrahmen“ 
 
Dieser NKF-Kontenrahmen ist in der Reihenfolge seiner Kontenklassen dem Abschlussgliederungsprinzip aufge-
baut und einschließlich seiner Bezeichnungen verbindlich. Die Verbindlichkeit des Kontenrahmens besteht auch 
dann, wenn Inhalte einer Kontenklasse nicht im Rahmen der doppelten Buchführung bebucht, sondern statistisch 
mitgeführt werden. Die Gliederungsziffern innerhalb des Kontenrahmens werden dabei zur Anwendung empfoh-
len. Der Gebrauch der zweistelligen Ziffern erleichtert u.a. die Erfüllung der finanzstatistischen Anforderungen, 
weil für die festgelegten Erhebungsmerkmale der NKF – Kontenrahmen die Grundlage bildet.  
 
Bei der Festlegung der Buchungskonten durch die Gemeinde soll z. B. den örtlichen Steuerungserfordernissen 
der Vorrang eingeräumt werden. Daraus folgt, dass es für den buchungstechnischen Nachweis der einzelnen 
Geschäftsvorfälle der Gemeinde grundsätzlich keiner Einrichtung einer unbestimmten Zahl von Buchungskonten 
bedarf. Die Interessen Dritter oder auch die eigenen Interessen der Gemeinde an kleinteiligen haushaltswirt-
schaftlichen Daten können jedoch dazu ein Anlass sein. Die Gemeinde hat eigenverantwortlich zu beurteilen und 
zu entscheiden, ob und in welchem Umfang sie über die in der Vorschrift benannten Haushaltspositionen des 
Finanzplans hinaus weitere Buchungskonten in ihrer Finanzbuchhaltung bildet. Der vom Innenministerium festge-
legte NKF-Kontenrahmen lässt der Gemeinde einen ausreichenden Spielraum bei der Gestaltung ihrer örtlichen 
Konten (vgl. Nummer 1.5.2 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.7.2 Der NKF-Kontenrahmen und die örtliche Steuerung 
 
Im Sinne der Ziele der Reform des gemeindlichen Haushaltsrechts und der Zwecke und Ziele des NKF bedarf es 
einer örtlichen Vorgehensweise, die auf Buchungsvereinfachungen abzielt und den Schwerpunkt möglicher Aus-
wertungen auf die Steuerungsinformationen legt. Das gemeindliche Berichtswesen sollte daher nicht auf den 
einzelnen Geschäftsvorfällen der Gemeinde aufbauen, sondern auf deren Auswertung. Die örtlich notwendigen 
Steuerungsinformationen sowie die Erhebungsmerkmale der Finanzstatistik bedingen daher, vor Ort geeignete 
Auswertungsmöglichkeiten des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde herzustellen.  
 
Die Auswertungszwecke erfordert jedoch nicht gesonderte Buchungskonten, sondern vielmehr zutreffende Aus-
wertungsmerkmale. Derartige Merkmale können den Buchungen der gemeindlichen Geschäftsvorfälle beigefügt 
werden, damit eine Zuordnung im Rahmen der örtlichen Auswertung durch die Gemeinde systematisch erfolgen 
kann. Ein dazu eingerichtetes Buchungskennzeichen, mit dem durch seine einzelnen Ziffern nicht nur zwischen 
Erträgen und Aufwendungen mit den daraus folgenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie nach den Zahlun-
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gen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde unterschieden werden kann, son-
dern auch nach Produkten, Fachbereichen und Budgets, dürfte eine Vielzahl von Auswertungsmöglichkeiten 
eröffnen. Die Gemeinde kann ein solches Kennzeichen entsprechend ihrem örtlichen Bedarf ausgestalten und 
ggf. auch zweckbezogen erweitern.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Summen- und Saldenbildung im Finanzplan): 
 
2.1 Die Inhalte der Positionen 
 
Die Regelung bestimmt die Saldenbildung und deren Ausweis im gemeindlichen Finanzplan näher. Wie beim 
gemeindlichen Ergebnisplan werden auch im Finanzplan der Gemeinde bestimmte Zwischensummen ausgewie-
sen, durch die insgesamt die geplante Änderung des Bestandes an Finanzmitteln festgestellt werden kann. Unter 
Beachtung des Grundsatzes der Klarheit muss bei den im Finanzplan enthaltenen Summen- und Saldobeträgen 
durch ein Vorzeichen erkennbar gemacht werden, ob der Betrag positiv oder negativ ist. Diese Vorgabe bringt mit 
sich, dass die Gemeinde die Einzahlungen nicht als negative Beträge und die Auszahlungen nicht als positive 
Beträge zu veranschlagen sind, um u.a. eine zutreffende Bewertung des haushaltswirtschaftlichen Handelns der 
Gemeinde zu ermöglichen.  
 
Entsprechend der vorgegebenen Gliederung für den gemeindlichen Finanzplan sind jeweils getrennte Salden für 
die Zahlungsbereiche „Laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“ zu bil-
den. Durch weitere Rechenschritte ist dann von der Gemeinde der Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehl-
betrag der Gemeinde zu ermitteln. Es ist zur Vervollständigung und Abbildung des voraussichtlichen Finanzmittel-
flusses bei der Gemeinde im Haushaltsjahr außerdem erforderlich, aus dem voraussichtlichen Bestand am An-
fang des Haushaltsjahres und der geplanten Änderung des Bestandes, den voraussichtlichen Endbestand der 
Finanzmittel zu ermitteln und abzubilden. Der Endbestand stellt die liquiden Mittel der Gemeinde dar und fließt in 
den betreffenden Posten der gemeindlichen Bilanz ein (vgl. § 41 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
 
2.2 Die Summen- und Saldenbildung  
 
2.2.1 Zu Nummer 1 (Saldo aus den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit): 
 
Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zeigen die Mittelher-
kunft und die Mittelverwendung der Gemeinde aus der auf eine Ertragserzielung ausgerichteten Geschäftstätig-
keit der Gemeinde auf. Die Bezeichnung „laufende Verwaltungstätigkeit“ verdeutlicht, dass örtliche Aufgaben von 
der Gemeinde im Auftrag der Einwohner und Abgabepflichtigen erledigt werden. Sie ist dabei gegenüber den 
Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nicht als Treuhänder tätig, der eigenständig im eigenen Na-
men auch weitere Geschäftstätigkeiten durchführen kann. Die Gemeinde hat daher bei ihrer Geschäfts- und Ver-
waltungstätigkeit immer den Willen der Einwohner und Abgabepflichtigen zu berücksichtigen. 
 
Zu den gemeindlichen Zahlungen des Bereiches „laufende Verwaltungstätigkeit“ gehören jedoch nicht die erhal-
tenen und gezahlten Zinsen sowie die erhaltenen Dividenden. In den Fällen, in denen der Saldo aus Einzahlun-
gen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit negativ ist, kann daraus geschlossen werden, 
dass die Gemeinde i.d.R. im Rahmen der Ausführung ihrer Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr auch Kredite zur 
Liquiditätssicherung benötigt, um ihren Zahlungsverpflichtungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nachzukom-
men (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW).  
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2.2.2 Zu Nummer 2 (Saldo aus den Zahlungen aus der Investitionstätigkeit): 
 
Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde zeigen die Mittelherkunft und die 
Mittelverwendung für die gemeindlichen Investitionen auf, mit denen im Rahmen der gemeindlichen Aufgabener-
füllung langfristig (länger als ein Jahr) ertragswirksam gewirtschaftet werden soll. In den Fällen, in denen der 
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit negativ ist, kann daraus nicht unmit-
telbar geschlossen werden, dass die Gemeinde im Rahmen der Ausführung ihrer Haushaltswirtschaft im Haus-
haltsjahr in gleicher Höhe auch Kredite für Investitionen benötigt, um ihren Zahlungsverpflichtungen für die Durch-
führung von Investitionen nachzukommen (vgl. § 86 GO NRW). 
 
 
2.2.3 Zu Nummer 3 (Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag): 
 
Im gemeindlichen Finanzplan soll die Summe der Salden als Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag 
der Gemeinde aufzeigen, in welchem Umfang die Gemeinde im Haushaltsjahr durch die Erzielung von Einzah-
lungen die von ihr voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus ihrer 
Investitionstätigkeit decken können, ohne für ihre Investitionstätigkeit zusätzlich Kredite unter Beachtung der 
Vorschrift des § 86 GO NRW aufnehmen zu müssen.  
 
 
2.2.4 Zu Nummer 4 (Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit) 
 
Unter der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde sind die Aufnahme und die Rückflüsse von Darlehen sowie die 
Tilgungen und die Gewährung von Darlehen durch die Gemeinde zu erfassen. Der Saldo aus den Ein- und Aus-
zahlungen aus Finanzierungstätigkeit zeigt daher die reinen finanzwirtschaftlichen Transaktionen der Gemeinde 
auf. Dabei ist zu beachten, dass im gemeindlichen Finanzplan i.d.R. keine Kredite zur Liquiditätssicherung (vgl. § 
89 GO NRW) veranschlagt werden. Die im Haushaltsjahr insgesamt aufgenommenen und getilgten Kredite zur 
Liquiditätssicherung sind von der Gemeinde in ihrer Finanzrechnung als gemeindliche Einzahlungen und Auszah-
lungen nachzuweisen (vgl. § 39 GemHVO NRW).  
 
 
2.2.5 Zu Nummer 5 (Änderung des Bestandes an Finanzmitteln):  
 
Die Änderung des Bestandes an gemeindlichen Finanzmitteln zeigt die geplanten Veränderungen der Finanzmit-
tel im Rahmen der gemeindlichen Geschäftstätigkeit im Haushaltsjahr auf. Im Rahmen der Darstellung der ge-
meindlichen Finanzmittel wird auch darüber Auskunft gegeben, wie die Gemeinde aus ihrer gesamten Geschäfts-
tätigkeit heraus ihre Finanzmittel erwirtschaftet hat. Der Betrag wird daher durch eine Salden- und Summenbil-
dung ermittelt (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln 

 

1. 
 
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 
 

2. 
 
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. 
 

3. 

 
Summe der Salden nach den Nummern 1 und 2 als Finanzmittelüberschuss oder 
Finanzmittelfehlbetrag. 
 

 
4. 

 
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. 
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Die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln 

 

5. 

 
Summe aus Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag und aus dem Saldo 
nach Nummer 4. 
 

6. 

 
Summe nach Nummer 5 und dem Bestand am Anfang des Haushaltsjahres als Be-
stand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres. 
 

 Abbildung 297 „Die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln“  
 
Die Darstellung der Änderung des Bestandes an gemeindlichen Finanzmitteln ist  als ein jahresbezogenes Er-
gebnis aus der gemeindlichen Zahlungsabwicklung von erheblicher Bedeutung für die finanzwirtschaftliche Beur-
teilung der Gemeinde. Sie ermöglicht auch eine Beurteilung der zugeflossenen Finanzierungsmittel sowie deren 
Verwendung. 
 
 
2.2.6 Zu Nummer 6 (Liquide Mittel):  
 
Im Jahresabschluss der Gemeinde wird der in der gemeindlichen Finanzrechnung ausgewiesene Finanzmittelbe-
stand mit dem Posten „Liquide Mittel“ in der gemeindlichen Bilanz abgeglichen (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 2.4 
GemHVO NRW). Unter diesem Bilanzposten sind die Finanzmittel der Gemeinde in ihren unterschiedlichsten 
Formen, z. B. in Form von Bar- oder Buchgeld, anzusetzen, über die die Gemeinde als Kassenbestand oder auf 
Bankkonten frei verfügen kann. Unter diesem Bilanzposten können dabei nur die gemeindlichen Finanzmittel 
angesetzt werden, bei denen das wirtschaftliche Eigentum bei der Gemeinde liegt. Der in der gemeindlichen 
Bilanz des Vorvorjahres des Haushaltsjahres angesetzte Betrag an liquiden Mitteln ist zusammen mit den Ein- 
und Auszahlungen sowie Salden und Summen als Ergebnis des Vorvorjahres in der entsprechenden Spalte des 
gemeindlichen Finanzplans anzugeben.  
 
Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung ist dieser Betrag unter Einbeziehung des Finanzmittelüber-
schusses oder Finanzmittelfehlbetrages, des Saldos aus Finanzierungstätigkeit einschließlich der Änderung des 
Bestandes an fremden Finanzmitteln, bei denen die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer sein muss, fortzu-
schreiben, wobei auch der Anfangsbestand an Finanzmitteln der Gemeinde (am Anfang des Haushaltsjahres) 
sowie der Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Abschlussstichtag) in die Ermittlungen einzu-
beziehen sind. In diesem Zusammenhang ist es nicht als zulässig anzusehen, lediglich den sich aus den Einzah-
lungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres ergebenden Änderungsbetrag auch als Stand der liquiden Mittel 
der Gemeinde anzugeben. 
 
 
2.3 Die Verbindung des Finanzplans zur Haushaltssatzung 
 
2.3.1 Der Ausweis der Gesamtbeträge im Finanzplan  
 
Die jährliche Haushaltssatzung der Gemeinde enthält die Festsetzungen des Haushaltsplans. Sie hat auch den 
Gesamtbetrag der Einzahlungen und den Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzplans für das Haushalts-
jahr zu enthalten (vgl. § 78 Absatz 2 GO NRW). Es sind jedoch im Finanzplan keine entsprechenden Summen-
angaben über die für das Haushaltsjahr veranschlagten Einzahlungen (Gesamtbetrag) und die veranschlagten 
Auszahlungen (Gesamtbetrag) als jeweils gesonderte Positionen vorgesehen. Die Ergänzung des gemeindlichen 
Finanzplans kann dabei auf Angaben für das Haushaltsjahr beschränkt werden. Die Gemeinde kann aber auch 
die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre sowie die Vorjahre darin einbeziehen. Das Schema für eine 
solche Ergänzung des gemeindlichen Finanzplans wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
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Die Ergänzung des Finanzplans um die Festsetzungen der Gesamtbeträge 
 

 
Finanzplan 

 

 
Vor- 
vor- 
jahr 

 
 

TEUR 

 
Vor- 
jahr 

 
 
 

TEUR 

 
Haus-
halts- 
jahr 
... 
 

TEUR 

 
Planung 
Hj + 1 

 
 
 

TEUR 

 
Planung  
Hj + 2 

 
 
 

TEUR 

 
Planung 
Hj + 3 

 
 
 

TEUR 
 
Saldo aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 
 
Saldo aus Investitionstätigkeit 
 
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 
 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
 
Änderung des Bestandes  
an eigenen Finanzmitteln 
 
Liquide Mittel 
 

      

 
NACHRICHTLICHE ANGABEN: 
 
Ausweis der Gesamtbeträge nach der Festsetzung in § 1 der Haushaltssatzung 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 

      

 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 

      

 
Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit 
 

      

 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit 
 

      

Abbildung 298 „Die Ergänzung des Finanzplans um die Festsetzungen der Gesamtbeträge“ 
 
Die Gemeinde kann bei Bedarf jedoch freiwillig eine Verbindung zwischen den Angaben in der gemeindlichen 
Haushaltssatzung und ihrem Finanzplan herstellen, um damit den Zusammenhang der Festsetzungen der ge-
meindlichen Haushaltssatzung zum Haushaltsplan deutlicher aufzuzeigen. Sie kann dazu den gemeindlichen 
Finanzplan entsprechend ergänzen und zusätzlich die für die veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen 
festgesetzten Gesamtbeträge angeben.  
 
 
2.3.2 Die liquiden Mittel und die Festsetzung der Kreditaufnahme  
 
Im gemeindlichen Finanzplan muss der ausgewiesene Stand der liquiden Mittel des Vorvorjahres dem Stand in 
der gemeindlichen Bilanz des gleichen Haushaltsjahres entsprechen. Es ist dabei nicht als zulässig anzusehen, 
lediglich den sich aus den Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres ergebenden Änderungsbetrag 
auch als Stand der liquiden Mittel der Gemeinde anzugeben. Der Bestand an liquiden Mitteln ist dann für die 
beiden folgenden Haushaltsjahre sowie die drei weiteren Planungsjahre fortzuschreiben. Bei einem Verzicht 
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darauf wird z. B. nicht erkennbar gemacht, ob bei einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die 
Gemeinde über genügend liquide Mittel zu Deckung der Auszahlungen verfügt.  
 
Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung hat 
nicht die Aufgabe, dazu Auskunft zu geben, denn er dient nur der vorübergehenden Finanzierung. Die Festset-
zung eines Gesamtbetrages der Kredite, deren Aufnahme für gemeindliche Investitionen erforderlich ist, erfordert 
auch die Angabe dieser Kredite im gemeindlichen Finanzplan. Auch in diesen Fällen kann nicht auf die Angabe 
des Bestandes an liquiden Mitteln im gemeindlichen Finanzplan verzichtet werden.  
 
Ein solcher Bedarf wird dann besonders deutlich, wenn der Saldo aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde 
negativ ist und gleichwohl von der Gemeinde keine Kredite für Investitionen aufgenommen werden sollen. Im 
Finanzplan der Gemeinde muss unmittelbar erkennbar und ablesbar sein, ob und wie die Gemeinde ihre geplan-
ten investiven Auszahlungen finanzieren will. Die Angabe des voraussichtlichen Bestandes an liquiden Mitteln 
ermöglicht dann allein aus den Finanzzahlen heraus den Schluss, dass die Gemeinde die Finanzierung mit Ei-
genmitteln vornehmen will. Eine entsprechende Erläuterung im Vorbericht zum gemeindlichen Haushaltsplan 
macht dabei die Angabepflicht im gemeindlichen Finanzplan nicht entbehrlich. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Beachtung des Kontierungsplans): 
 
3.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Die Gemeinde muss bei der Aufstellung ihres Finanzplans im gemeindlichen Haushaltsplan den vom Innenminis-
terium bekannt gegebenen Kontierungsplan beachten, um die voraussichtlichen Zahlungen aus ihren Geschäfts-
vorfällen zutreffend den unterschiedlichen Einzahlungs- und Auszahlungsarten zuordnen zu können. Diese Vor-
gabe dient der Nachvollziehbarkeit der bei der Gemeinde eingegangenen sowie der von ihr geleisteten Zahlun-
gen im Rahmen einer Beurteilung des gemeindlichen Haushalts.  
 
Der Kontierungsplan dient auch der Erfüllung statistischer Anforderungen, denn es besteht eine Übereinstimmung 
mit den Erhebungsmerkmalen der Finanzstatistik. Es ist daher sachgerecht, dass die Zuordnung der Einzahlun-
gen und Auszahlungen zu den Positionen des gemeindlichen Finanzplans auf der Basis des NKF-
Kontenrahmens nach § 27 Absatz 7 GemHVO NRW verbindlich zur Anwendung durch die Gemeinde festgelegt 
worden ist (vgl. Nr. 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
 
3.2 Die Zuordnungen für den gemeindlichen Finanzplan 
 
Der Kontierungsplan stellt einen verbindlichen Leitfaden für die gemeindliche Praxis dar und enthält die Zuord-
nung der gemeindlichen Einzahlungs- und Auszahlungsarten zu den Positionen des Finanzplans auf der Basis 
des NKF-Kontenrahmens nach § 27 Absatz 7 GemHVO NRW (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Zuordnungen für den gemeindlichen Finanzplan 

 
 

HAUSHALTS_ 
POSITION 

 
NKF_ 

KONTENGRUPPE 

 
VERBINDLICHE 
ZUORDNUNG 

 
Steuern und ähnliche 
Abgaben 
 

 
60 Steuern und ähnliche  
     Abgaben 
 

 
(vgl. NKF-Kontengruppe Nummer 40) 
 

 
Zuwendungen und  
allgemeine Umlagen 

61 Zuwendungen und  
     allgemeine Umlagen 

 
(vgl. NKF-Kontengruppe Nummer 41, jedoch ohne 
den Bereich „Erträge aus der Auflösung von Son-
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Die Zuordnungen für den gemeindlichen Finanzplan 

 
 

HAUSHALTS_ 
POSITION 

 
NKF_ 

KONTENGRUPPE 

 
VERBINDLICHE 
ZUORDNUNG 

 derposten“) 
 

 
Sonstige Transfer- 
einzahlungen 
 

 
62 Sonstige Transfer- 
     einzahlungen 
 

 
(vgl. NKF-Kontengruppe Nummer 42) 
 

 
Öffentlich-rechtliche Leis-
tungsentgelte 
 

 
63 Öffentlich-rechtliche  
     Leistungsentgelte 
 

 
(vgl. NKF-Kontengruppe Nummer 43, jedoch ohne 
den Bereich „Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten“) 
 

 
Privatrechtliche  
Leistungsentgelte, 
Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 
 

 
64 Privatrechtliche  
     Leistungsentgelte, 
     Kostenerstattungen und  
     Kostenumlagen 
 

 
(vgl. NKF-Kontengruppe Nummer 44) 
 

 
Sonstige Einzahlungen  
aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 
 

 
65 Sonstige Einzahlungen  
     aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit 
 

 
Konzessionsabgaben 
Erstattung von Steuern vom Einkommen und 
Ertrag für Vorjahre 
 

 
Zinsen und sonstige  
Finanzeinzahlungen 
 

 
66 Zinsen und sonstige  
     Finanzeinzahlungen 
 

 
Zinseinzahlungen 
Sonstige Finanzeinzahlungen 
 

Einzahlungen  
aus Investitionstätigkeit 

68 Einzahlungen aus  
     Investitionstätigkeit 

 
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan-
lagen 
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-
lagen 
Beiträge und ähnliche Entgelte  
Sonstige Investitionseinzahlungen 
Rückflüsse von Ausleihungen 
 

Einzahlungen  
aus Finanzierungstätigkeit 

69 Einzahlungen aus  
     Finanzierungstätigkeit 

 
Kreditaufnahmen für Investitionen 
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) 
 

Personalauszahlungen 70 Personalauszahlungen 

 
Personalauszahlungen 
Beiträge zu Zusatzversorgungskassen 
(vgl. NKF-Kontengruppe Nummer 50) 
 

Versorgungsauszahlungen 71 Versorgungsauszahlungen 

 
Versorgungsauszahlungen 
Umlagezahlungen an Versorgungskassen  
(vgl. NKF-Kontengruppe Nummer 51) 
 

 
Auszahlungen für Sach- 
und Dienstleistungen 
 

 
72 Auszahlungen für Sach- 
     und Dienstleistungen 
 

 
(vgl. NKF-Kontengruppe Nummer 52) 
 

 
Transferauszahlungen 
 

 
73 Transferauszahlungen 
 

 
(vgl. NKF-Kontengruppe Nummer 53) 
 

 
Sonstige Auszahlungen 
aus laufender  Verwal-
tungstätigkeit  
 

 
74 Sonstige Auszahlungen  
     aus laufender  Verwal- 
     tungstätigkeit  
 

 
(vgl. NKF-Kontengruppe Nummer 54) 
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Die Zuordnungen für den gemeindlichen Finanzplan 

 
 

HAUSHALTS_ 
POSITION 

 
NKF_ 

KONTENGRUPPE 

 
VERBINDLICHE 
ZUORDNUNG 

Zinsen und sonstige  
Finanzauszahlungen 
 

75 Zinsen und sonstige  
     Finanzauszahlungen 
 

(vgl. NKF-Kontengruppe Nummer 55) 
 

 
Auszahlungen aus  
Investitionstätigkeit 
 

 
78 Auszahlungen aus  
     Investitionstätigkeit 
 

 
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensge-
genständen (auch Ablösung von Dauerlasten) 
(Beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anla-
gevermögens soll unterschieden werden zwischen 
oberhalb und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 
Euro). 
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaß-
nahmen (Eine Trennung zwischen den Baumaß-
nahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wert-
grenze ist vorzunehmen.) 
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
Gewährung von Ausleihungen 
 

 
Auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit 
 

 
79 Auszahlungen aus  
     Finanzierungstätigkeit 
 

 
Tilgung von Krediten für Investitionen 
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 
Gewährung von Darlehen 
 

Abbildung 243 „Die Zuordnungen für den gemeindlichen Finanzplan“ 
 
Der verbindliche Kontierungsplan ermöglicht der Gemeinde, bei einem örtlichen Bedarf eine weitere notwendige 
Untergliederung der Haushaltspositionen im gemeindlichen Haushaltsplan vorzunehmen. Über den Umfang und 
die Detaillierung muss die Gemeinde in eigener Verantwortung entscheiden. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 4 
Teilpläne 

 
(1) 1Die Teilpläne sind produktorientiert. 2Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. 3Sie 
werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom Innen-
ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. 
 
(2) Die Aufstellung der Teilpläne ist nach folgenden Maßgaben vorzunehmen: 
1. Werden Teilpläne nach Produktbereichen aufgestellt, sollen dazu die Ziele und soweit möglich die Kennzah-

len zur Messung der Zielerreichung, die Produktgruppen und die wesentlichen Produkte beschrieben werden.  
2. Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele und die Kenn-

zahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Diesen Teilplänen sind die Produktbereiche 
nach Absatz 1 voranzustellen, deren Teilergebnispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und 
deren Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen ausweisen müs-
sen. 

3. Werden Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt, sollen dazu die Aufgaben und die dafür 
gebildeten Produkte sowie die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. 
Diesen Teilplänen sind in einer Übersicht die Produktbereiche nach Absatz 1 voranzustellen, deren Teilergeb-
nispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und deren Teilfinanzpläne die Summen der Einzah-
lungen und der Auszahlungen für Investitionen ausweisen müssen. 

 
(3) 1Die Teilergebnispläne sind entsprechend § 2 aufzustellen. 2Für jeden Teilergebnisplan ist ein Jahresergebnis 
entsprechend § 2 Abs. 2 darzustellen. 3Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
für die Haushaltsbewirtschaftung erfasst werden, sind diese zusätzlich abzubilden. 
 
(4) 1Im Teilfinanzplan sind als einzelne Positionen die Einzahlungen und die Auszahlungen für Investitionen ent-
sprechend § 3 Abs. 1 Nrn. 15 bis 25 sowie die Summe der Einzahlungen, die Summe der Auszahlungen und der 
Saldo daraus auszuweisen. 2Als Einzelmaßnahmen sind jeweils Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten 
Wertgrenzen auszuweisen. 3Dazu sind zusätzlich zu den maßnahmebezogenen Beträgen nach Satz 1 die Inves-
titionssumme und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die 
Folgejahre anzugeben.  
 
(5) Die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregelungen sind in den Teilplänen oder 
in der Haushaltssatzung auszuweisen. 
 
(6) Eine Position im Teilergebnisplan oder im Teilfinanzplan, die keinen Betrag ausweist, kann entfallen, es sei 
denn, im Vorjahr oder im Vorvorjahr wurde unter dieser Position ein Betrag ausgewiesen oder in der mittelfristi-
gen Ergebnis- und Finanzplanung soll unter dieser Position ein Betrag ausgewiesen werden. 
 
 
Erläuterungen zu § 4:  
 
I. Allgemeines 
 
1. Die produktorientierte Haushaltssteuerung 
 
Mit der Reform des gemeindlichen Haushaltsrechts soll erreicht werden, dass die Gemeinde nicht mehr nur nach 
den eingesetzten Finanzmitteln, Sachmitteln und dem Personaleinsatz ihre stetigen Aufgaben erfüllt und ihre 
Haushaltswirtschaft steuert (Input). Beim haushaltswirtschaftlichen Handeln der Gemeinde sollen vielmehr die 
von ihr zu erbringenden gemeindlichen Leistungen (Output) im Vordergrund stehen. Diese neue Steuerung der 
Gemeinde hat dabei unter Einbeziehung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs (Ressour-
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cenorientierung) zu erfolgen. In der fachlichen Ausführung soll dabei möglichst alles eigenverantwortlich in einer 
Hand liegen (dezentrale Ressourcenverantwortung). Die Gemeinde soll auch die sonstigen Ziele der Reform des 
gemeindlichen Haushaltsrechts ausreichend vor Ort berücksichtigen. Diese neuen haushaltswirtschaftlichen 
Steuerungsmöglichkeiten können von der Gemeinde durch die eigenverantwortliche Ausgestaltung von produkt-
orientierten  Teilplänen im gemeindlichen Haushaltsplan entsprechend dem örtlichen Bedarf umgesetzt werden.  
 
Der Haushalt der Gemeinde ist und bleibt dabei das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der 
gemeindlichen Verwaltung. Die gemeindliche Steuerung erfordert jedoch, dass in der Gemeinde auch verstärkt 
betriebswirtschaftliche Instrumente und Methoden zur Anwendung kommen, z.B. die Produktorientierung, die 
Budgetierung, Leistungskennzahlen und Controlling, die Umsetzung der Ressourcenorientierung durch die Re-
chengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“, das System der doppelten Buchführung, die Kosten- und Leistungsrechnung 
u.a. Diese Reformansätze bedingen dabei nicht, dass die Gesamtverantwortung des Bürgermeisters für die Ge-
meinde und die besondere Finanzverantwortung des Kämmerers entbehrlich wird. 
 
Ihre örtliche Haushaltsplanung hat die Gemeinde durch den gemeindlichen Ergebnisplan und den Finanzplan 
sowie durch die zu bildenden produktorientierten Teilpläne im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-
planung umzusetzen (vgl. §§ 79 und 84 GO NRW). Diese gemeindlichen Teilpläne haben dazu die örtlich wichti-
gen Daten zur produktorientierten Aufgabenerledigung mit den Angaben über den entstehenden Ressourcenver-
brauch und das Ressourcenaufkommen sowie mit den Einzahlungen und Auszahlungen, aber auch mit den fest-
gelegten Zielen und Leistungskennzahlen der Gemeinde, zu verknüpfen und auch die notwendigen Messgrößen 
zur Messung der Zielerreichung zu enthalten. In den einzelnen produktorientierten Teilplänen soll zudem Aus-
kunft über die gemeindliche Investitionstätigkeit gegeben werden.  
 
Der NKF-Produktrahmen als vorrangiges verwaltungsmäßiges Instrument kann im Zusammenhang mit der Haus-
haltssteuerung durch den Rat der Gemeinde auch als grundlegende Gliederung für die politische Gestaltung im 
Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung genutzt werden. Im Gleichklang mit der haushaltsmäßigen Produkto-
rientierung lässt sich die vorherrschende Gliederung des NKF-Produktrahmens in Produktfelder und Produktbe-
reiche ohne Einschränkungen und inhaltliche Veränderungen in eine Gliederung nach Politikfeldern und Politikbe-
reichen überführen. Es ist dabei zu prüfen, ob insbesondere die verbindlichen Produktbereiche sich örtlich hin-
sichtlich ihrer Inhalte und Abgrenzungen als geeignete Untergliederungen der örtlichen Politikfelder eignen und 
für den Rat die notwendigen Handlungsmöglichkeiten erhalten und ggf. verbessern. In den Fällen, in denen aus 
örtlicher Sicht die Produktgruppen oder die Produkte die zutreffende Ebene der Haushaltssteuerung darstellen, 
muss sichergestellt werden, dass deren Zusammenführung zu der gewählten politischen Aufgabenabgrenzung 
möglich und sachgerecht vorgenommen werden kann.  
 
 
2. Die Gliederung des Haushaltsplans in produktorientierte Teilpläne 
 
2.1 Die Möglichkeiten der Gliederung 
 
Die mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts angestrebten Ziele, die Steuerung der Gemeinde zu verbes-
sern und den Ressourcenverbrauch vollständig zu berücksichtigen, haben zu einer neuen Gliederung des ge-
meindlichen Haushaltsplans geführt (vgl. § 79 GO NRW). Der Gemeinde wird die Befugnis eingeräumt, ihren 
Haushaltsplan in produktorientierte Teilpläne zu untergliedern und diese eigenverantwortlich aufzustellen. Die 
Teilpläne sind auf der Grundlage der erbrachten Dienstleistungen durch Produkte, der Budgetierung der Res-
sourcen und nach den örtlichen Bedürfnissen unter Berücksichtigung der Ressourcen- und Fachverantwortung 
von der Gemeinde auszugestalten.  
 
Bei der Gliederung des gemeindlichen Haushaltsplans in örtlich bestimmte Teilpläne bestehen für die Gemeinde 
vier Möglichkeiten. Die Gemeinde kann die Teilpläne nach Produktbereichen, nach Produktgruppen oder nach 
Produkten bilden oder entsprechend ihrer organisatorischen Verwaltungsverhältnisse nach Verantwortungsberei-
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chen aufstellen. Bei allen Möglichkeiten der haushaltsmäßigen Gliederung ist die örtliche Produktorientierung 
ausreichend zu berücksichtigen. Sofern die Teilpläne nicht nach Produktbereichen aufgestellt werden, sind die 
ggf. gebildeten Produktgruppen und die wesentlichen Produkte zu beschreiben. In diesen Fällen soll den Teilplä-
nen auch eine Zuordnung zu den verbindlichen Produktbereichen vorangestellt werden (vgl. Nr. 1.2.3 des Rund-
erlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
In den örtlich bestimmten Teilplänen werden dann in dem besonderen Teil „Teilergebnisplan“ die Ressourcen als 
Aufkommen (Ertrag) oder als Verbrauch (Aufwand) und im besonderen Teil „Teilfinanzplan“ die auf die produkt-
bezogene Abgrenzung bezogenen gemeindlichen Zahlungen, insbesondere für die Investitionen abgebildet. In 
den produktorientierten Teilplänen sind von der Gemeinde aber immer auch die auf diese Bereiche bezogenen 
Ziele und Leistungskennzahlen so festzulegen, dass die Zielerreichung auch gemessen werden kann. Im ge-
meindlichen Haushaltsplan sollen die Teilpläne in unmittelbarer Verbindung zum Ergebnisplan und dem Finanz-
plan stehen, um darin eine Zusammenfassung der gemeindlichen Ressourcen und der Zahlungen der Gemeinde 
darzustellen. 
 
Ein solcher gemeindlicher Haushalt ermöglicht der Gemeinde, ihre Ressourcen und Zahlungen in einer Gliede-
rung nach bestimmten Aufgaben darzustellen und dabei die Detaillierung ihrer Produktorientierung eigenverant-
wortlich zu gestalten. Die Gemeinde soll bei der Festlegung der Gestaltung ihrer Teilpläne darauf achten, dass 
die örtliche Aufteilung von Ressourcen und Zahlungen möglichst einfach und wirtschaftlich erfolgen kann. 
Gleichwohl muss der gemeindliche Haushaltsplan eine ausreichende haushaltswirtschaftliche Aussagekraft ha-
ben und die Wirkungen der gemeindlichen Ziele und politischen Entscheidungen des Rates in ihren Größenord-
nungen aufzeigen können. Sofern diese Zwecke mit dem gemeindlichen Haushaltsplan erreicht werden, kann 
dieser Auskunft darüber geben, mit welchen Ressourcen die Gemeinde einzelne Aufgaben erfüllen will.  
 
Diese Möglichkeiten sind von der Gemeinde in eigener Verantwortung und unter Berücksichtigung der Informa-
tionsinteressen der Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft umzusetzen. Das gemeindliche Haus-
haltsrecht enthält daher besondere haushaltsrechtliche Regelungen über die Produktorientierung des Haushalts 
der Gemeinde. Mit diesen Gestaltungsmöglichkeiten der Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan wird auch 
dem Budgetrecht des Rates der Gemeinde in ausreichendem Maße Rechnung getragen. Der Rat trägt im Rah-
men seiner Festlegungen in der gemeindlichen Haushaltssatzung auch die Veranschlagungen im gemeindlichen 
Haushaltsplan mit. Er lässt durch seinen Beschluss auch die Ausführung der haushaltswirtschaftlichen Ermächti-
gungen im Haushaltsjahr zu.  
 
 
2.2 Die Gliederung und Inhalte der Teilpläne 
 
2.2.1 Die Zwecke der Teilpläne 
 
Mit den produktorientierten Teilplänen im gemeindlichen Haushaltsplan werden die örtlichen Planungen über die 
Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr nach den darin enthaltenen Ermächtigungen 
und sonstigen Leistungsangaben aufgezeigt und für die Ausführung im Haushaltsjahr verbindlich vorgegeben. Auf 
dieser Ebene soll zudem haushaltswirtschaftlich gesteuert werden. Die Untergliederung des gemeindlichen 
Haushaltsplans in Teilpläne ist deshalb nicht getrennt nach dem Ergebnisplan und Finanzplan vorzunehmen. 
Wegen ihrer Relevanz als Steuerungsebene müssen die für den gemeindlichen Haushaltsplan vorgesehenen 
Teilpläne eine produktorientierte Abbildung von Ergebnis- und Finanzdaten sowie von messbaren Zielen und 
Leistungskennzahlen, aber auch die für das Haushaltsjahr notwendigen Bewirtschaftungsregeln enthalten.  
 
Zur besseren Verständlichkeit der haushaltswirtschaftlichen Zusammenhänge bietet es sich an, den im Haus-
haltsplan enthaltenen Teilplänen eine schematische Übersicht voranzustellen, in der die örtlich erforderlichen 
Produktbereiche sowie die daraus ggf. abgeleiteten und gebildeten Produktgruppen, aber insbesondere auch die 
festgelegten örtlichen Produkte nachvollziehbar aufgezeigt werden. In den Fällen, in denen der gemeindliche 
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Haushaltsplan nach den örtlichen Verantwortungsbereichen in Teilpläne gegliedert wird, soll gleichwohl die Pro-
duktorientierung der Gemeinde insgesamt und in entsprechender Weise aufgezeigt werden, sodass bei dieser 
Gliederungsform eine Übersicht über die örtliche Produktorientierung zu erstellen ist. Sie ist sachgerecht und 
sinnvoll, denn dadurch werden den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ein besseres Verständnis 
für das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde und dessen Auswirkungen vermittelt. 
 
 
2.2.2 Die Gestaltung der Teilpläne 
 
2.2.2.1 Die Produktorientierung und Ziele 
 
Im NKF liegt die zeitgemäße Gliederung des gemeindlichen Haushaltsplans grundsätzlich in der Eigenverantwor-
tung der Gemeinde. Ausgerichtet auf die örtliche Haushaltswirtschaft soll die Gestaltung der Teilpläne des ge-
meindlichen Haushaltsplans grundsätzlich an den unterscheidbaren produktorientierten Aktivitäten der Gemeinde 
ausgerichtet werden. Eine Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Ergebnis- und Finanzdaten zusammen mit 
den übrigen Informationen und Zielen ermöglicht dabei eine zutreffende Beurteilung der Ausführung der gemeind-
lichen Haushaltswirtschaft und der Zielerreichung im Haushaltsjahr sowie eine örtliche Entscheidungsfindung 
über den künftigen Einsatz der verfügbaren Ressourcen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung.  
 
Die örtlichen Teilpläne sind daher von der Gemeinde produktorientiert in unterschiedliche Informationsbereiche zu 
gliedern. Dabei darf jedoch der Informationsbedarf der Verantwortlichen in der Gemeinde sowie der Adressaten 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nicht unberücksichtigt bleiben. Zur Gestaltung der örtlichen Teilpläne wird 
der Gemeinde ein Muster zur Anwendung empfohlen (vgl. Nr. 1.2.5 des Runderlasses des Innenministeriums 
vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Das nachfolgende Schema zeigt in Grundzügen die Gestaltung und die 
Inhalte der Teilpläne auf (vgl. Abbildung).  
 

Haushaltsplan ...                                                                      Fachliche Zuständigkeit: 
                                                                                                   Frau/Herr 
Produktbereich … 

 
Inhalte des Produktbereiches 
 
Beschreibung und Zielsetzung: 
Zielgruppe(n): 
Besonderheiten im Haushaltsjahr: 
 
 
Produktbereichsübersicht 
 
Produktgruppen mit 
- den wesentlichen beschriebenen Produkten: 
- den einzelnen Zielen: 
- den Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung: 
(Die Kennzahlen und ggf. die Leistungsmengen sollen nach Arten und möglichst entsprechend der Zeitreihe nach § 
1 Absatz 3 GemHVO NRW gegliedert werden.) 
 
 
Personaleinsatz 
 
(Die Angaben zum eingesetzten Personal - Auszug aus der Stellenübersicht nach § 8 GemHVO NRW - sollen nach 
Beschäftigungsverhältnissen gegliedert werden. Diese Abbildung kann durch Angaben in einer Zeitreihe nach § 1 
Absatz 3 GemHVO NRW ergänzt werden.) 
 

 
Teilergebnisplan 

 
 
 

Haushalts- 
positionen 

Vor- 
vor- 
jahr 

Vor- 
jahr 

Haus- 
halts- 
jahr 

Plan- 
Jahr 

(Hj +1) 

Plan- 
Jahr 

(Hj +2) 

Plan- 
Jahr 

(Hj +3) 
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(Der Teilergebnisplan muss die in § 2 vorgegebene Mindestgliederung enthalten (vgl. Nr. 1.2.6 des Runderlasses 
des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 
 

 
Teilfinanzplan 

 
 
 

Haushalts- 
positionen 

Vor- 
vor- 
jahr 

Vor- 
jahr 

Haus- 
halts- 
jahr 

Plan- 
Jahr 

(Hj +1) 

Plan- 
Jahr 

(Hj +2) 

Plan- 
Jahr 

(Hj +3) 

 

 
(Der Teilfinanzplan muss die in § 3 vorgegebene Mindestgliederung enthalten (vgl. Nr. 1.2.7 des Runderlasses des 
Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 
 
Bewirtschaftungsregelungen 
 

Für den Teilergebnisplan: 
                        Für den Teilfinanzplan: 
Sonstiges: 

Erläuterungen 
zu den Haushaltspositionen  
 

Für den Teilergebnisplan: 
                        Für den Teilfinanzplan: 
Sonstiges: 

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse 
 
 

 

Abbildung 300 „Gestaltung und Inhalte der Teilpläne“ 
 
In den gemeindlichen Teilplänen sollen, ausgehend von der Aufgabenerfüllung der Gemeinde und anhand der 
örtlichen Produktorientierung, die konkreten Umsetzungen und Zielsetzungen der einzelnen gemeindlichen Pro-
duktbereiche, der Produktgruppen oder der Produkte dargestellt werden. Soweit die örtlichen Teilpläne von der 
Gemeinde nach Produktbereichen oder Produktgruppen gebildet werden, sind die von der Gemeinde gebildeten 
wesentlichen Produkte, ggf. bei Produktbereichen auch die Produktgruppen, sowie die wichtigsten gemeindlichen 
Leistungen zu erläutern. Bei der Bildung der Teilpläne nach Produkten sind auch die Leistungen der Gemeinde 
gesondert zu benennen.  
 
Die örtliche Steuerung über Ziele und Zielvereinbarungen auf allen Verwaltungsebenen der gemeindlichen Ver-
waltung, aber auch zwischen Rat und Verwaltung, bringt es in diesem Zusammenhang mit sich, für die jahresbe-
zogenen Zielsetzungen einen gesonderten Bereich in den Teilplänen vorzusehen. Die vereinbarten Ziele und 
Leistungskennzahlen sollen dabei auf allen Gliederungsebenen des gemeindlichen Haushaltsplans und damit 
auch in allen produktorientierten Teilplänen ausgewiesen werden (vgl. § 12 GemHVO NRW). Dazu muss grund-
sätzlich die Möglichkeit bestehen, deren Umsetzung und Zielerreichung mit Hilfe von messbaren Kennzahlen 
nachprüfen zu können. 
 
 
2.2.2.2 Wesentliche Ergebnis- und Finanzdaten 
 
In den produktorientierten Teilplänen des gemeindlichen Haushaltsplans bedarf es hinsichtlich der späteren Aus-
führung im Haushaltsjahr insbesondere der Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen, die unter dem 
Gesichtspunkt der Produktorientierung dem einzelnen Produkt, der Produktgruppe oder dem Produktbereich 
zugeordnet werden müssen. Innerhalb der Teilpläne sind dafür die Teilergebnispläne vorgesehen, die entspre-
chend dem Aufbau des gemeindlichen Ergebnisplans zu gliedern sind. In solchen Teilergebnisplänen sind aber 
auch die Erträge und Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen der Gemeinde zu veranschlagen, 
wenn die Gemeinde die internen Leistungsbeziehungen für ihre Haushaltsbewirtschaftung erfasst. Bei einer Er-
fassung hat die Gemeinde die internen Leistungsbeziehungen dem Jahresergebnis des Teilergebnisplans hinzu-
zufügen. Eine haushaltsrechtliche Verpflichtung für eine Erfassung besteht für die Gemeinde allerdings nicht (vgl. 
§ 17 GemHVO NRW).  
 
Die gemeindlichen investiven Einzahlungen und Auszahlungen sind ebenfalls in den Teilplänen des gemeindli-
chen Haushaltsplans zu veranschlagen, soweit diese unter dem Gesichtspunkt der Produktorientierung dem 
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Produktbereich, der Produktgruppe oder dem Produkt zugeordnet werden können. Dafür sind innerhalb der Teil-
pläne die Teilfinanzpläne vorgesehen, die entsprechend dem Aufbau des gemeindlichen Finanzplans zu gliedern 
sind. Sie bestehen aus zwei Teilen. Der Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde nach Arten. Der Gemeinde bleibt es dabei freigestellt, dabei auch die 
Einzahlungen und Auszahlungen aus ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit abzubilden. Der Teil B (Planung ein-
zelner Investitionsmaßnahmen) enthält die konkrete Veranschlagung der einzelnen Investitionsmaßnahmen 
oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenzen mit den der Maßnahme zugeordneten Ein- und Auszahlungen 
entsprechend dem Stand der Haushaltsplanung der Gemeinde. Außerdem enthält er die Summe der investiven 
Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenzen (vgl. Nr. 
1.6.4 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
Die Zwecke der gemeindlichen Teilpläne bedingen, dass die Gemeinde darin die Richtigkeit der haushaltswirt-
schaftlichen Daten gewährleisten muss. Sie muss daher umfassend dafür Sorge tragen, dass die örtlichen Bu-
chungen haushaltswirtschaftlich nach den sachlich erforderlichen Abgrenzungen der Ertrags- und Aufwandsarten 
und den Einzahlungs- und Auszahlungsarten unter Beachtung der Produktorientierung tatsächlich erfolgen. In 
Abwägung mit der eigenständigen Finanzverantwortung bedarf es dafür keiner haushaltsrechtlichen Vorgabe von 
örtlichen Sachkonten. Die jährlichen und die unterjährigen Meldepflichten zur Finanzstatistik bieten durch die 
Erhebungsmerkmale die Möglichkeit, den gemeindlichen Entscheidungsspielraum bei der örtlichen Kontenbildung 
weitgehend auszufüllen.  
 
 
2.2.2.3 Die Zeitreihe in den Teilplänen 
 
Die Gemeinde hat ihre Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr in den Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung einzubinden. Dadurch besteht ein fünfjähriger Planungszeitraum, der vom laufenden Haushalts-
jahr ausgeht und in den das Haushaltsjahr als erstes Planungsjahr und drei weitere Planungsjahre eingebunden 
sind (vgl. § 84 GO NRW). Für diesen mehrjährigen Planungszeitraum sind von der Gemeinde jahresbezogen die 
voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen nach ihren Arten zu 
veranschlagen.  
 
Die mittelfristige Planung der Gemeinde ist in jedem produktorientierten Teilplan bzw. jeweils im Teilergebnisplan 
und im Teilfinanzplan abzubilden. Die mehrjährige Planungszeit wird zudem durch die allgemeine Vorgabe er-
gänzt, dass den für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen 
und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres 
voranzustellen sind (vgl. § 1 Absatz 3 GemHVO NRW). Die gemeindliche Haushaltsplanung in einer solchen 
mehrjährigen Zeitreihe ist daher, bezogen auf die einzelnen Haushaltspositionen und die einzelnen Jahre in den 
Teilplänen sorgfältig durchzuführen.  
 
Durch diese bedarfsgerechte Darstellung der gemeindlichen Ergebnis- und Finanzdaten in den Teilplänen legt die 
Gemeinde ihre Leistungskraft offen. Die Gemeinde soll sich zukunftsorientiert ausrichten und die voraussichtli-
chen haushaltswirtschaftlichen Gegebenheiten und Gestaltungsmöglichkeiten vorausschauend aufzeigen. Sie 
muss dabei aber auch zeigen, wie sie die stetige Aufgabenerfüllung und den Haushaltsausgleich auf Dauer si-
chern will. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft kann dabei anhand des im Haushaltsplan aufgezeigten Res-
sourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs sowie des Bedarfs der Gemeinde an Finanzmitteln inner-
halb der mehrjährigen Zeitreihe der Haushaltsplanung beurteilt werden. 
 
Die Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan verändert aber nicht den 
dafür bestimmten fünfjährigen Planungszeitraum, in dessen Mittelpunkt das neue Haushaltsjahr steht. Mit der 
Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen in einer mehrjährigen Zeitreihe in den Teilplänen wird ein kon-
kreter Überblick über die gemeindliche Haushaltswirtschaft im Vorvorjahr und im Vorjahr sowie über die Veran-
schlagung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Planungsjahre gegeben. Die Verantwortlichen in der 
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Gemeinde sowie die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft haben dadurch bei ihren Beratungen, 
aber auch bei der Aufstellung und Beschlussfassung über die gemeinde Haushaltssatzung auch die wirtschaftli-
che Weiterentwicklung sowie die künftigen Chancen und Risiken der Gemeinde im Blickfeld.  
 
 
3. Die Teilpläne und die Budgetierung 
 
Das NKF beinhaltet neben der Planung der örtlich nutzbaren Ressourcen die dezentrale Ressourcenverantwor-
tung im Rahmen der Haushaltsausführung. Sie stellt ein Instrument für eine flexible Haushaltsbewirtschaftung für 
die Gemeinde dar. Die darüber gefasste Vorschrift erkennt die Budgets als Bewirtschaftungsinstrument für die 
Gemeinde an (vgl. § 21 GemHVO NRW). Unter dem Begriff „Budgetierung“ wird dabei verstanden, dass den 
einzelnen Organisationseinheiten der gemeindlichen Verwaltung bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortli-
chen Bewirtschaftung im Haushaltsjahr übertragen werden, z. B. Fachbereichen oder Ämtern. Unter einem 
„Budget“ ist daher ein mit finanziellen Mitteln ausgestatteter Handlungsbereich der gemeindlichen Verwaltung zu 
verstehen, der einem abgegrenzten Verantwortungsbereich unter bestimmten Zielsetzungen übertragen wird.  
 
Das Verständnis von Budgetierung als einen eigenverantwortlichen Bewirtschaftungsprozess ist i.d.R. an die 
verwaltungsmäßigen Organisationseinheiten der Gemeinde gekoppelt und bedarf bei der Gemeinde einer eindeu-
tigen Festlegung von Verantwortlichkeiten. Die Budgetierung im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsbewirt-
schaftung hat deshalb eine erhebliche Steuerungsrelevanz für die Gemeinde. In diesem Zusammenhang ist auch 
die Bildung und Ausgestaltung der gemeindlichen Budgets relevant, denn es ist von Bedeutung, ob örtlich eine 
Vollbudgetierung oder eine Teilbudgetierung oder beide Arten zur Anwendung kommen.  
 
Bei einer Vollbudgetierung fließen alle Haushaltsmittel, z.B. Erträge und Aufwendungen, in die Bildung der Bud-
gets ein. Diese Budgetierung erfordert daher ein hohes Maß an Budgetverantwortung, weil durch das Ergebnis 
unmittelbar der gemeindliche Haushaltsausgleich betroffen ist. Bei der Teilbudgetierung können dagegen unter-
schiedliche Zusammenhänge hergestellt werden, z. B. Sachausgabenbudgetierung, Budgetierung von Investiti-
onszahlungen u.a. Außerdem kann die Budgetbildung auch nach Zuschussbudgets (Aufwendungen höher als 
Erträge), Überschussbudgets (Erträge höher als Aufwendungen und ausgeglichene Budgets unterschieden wer-
den.  
 
Unabhängig von der Art der örtlichen Budgetbildung bedarf es aber immer eindeutiger Budgetregeln durch die 
Gemeinde. Durch eine ausdrückliche haushaltsrechtliche Vorschrift erhält die Budgetierung für den gemeindli-
chen Haushalt einen hohen Stellenwert (vgl. § 21 GemHVO NRW). Sie stellt aber keine Vorgabe für die Gemein-
de dar, ihre Budgets auch in den gemeindlichen Haushaltsplan aufzunehmen. Die Teilpläne im gemeindlichen 
Haushaltsplan können zwar eine gute Grundlage für die zu bildenden Budgets darstellen, es hängt aber einer-
seits von der Ausgestaltung der Produktorientierung und andererseits von der Übertragung der dezentralen Res-
sourcenverantwortung ab, ob eine Identität zwischen diesen beiden haushaltswirtschaftlichen Betrachtungen 
hergestellt werden kann.  
 
Es dürfte sich in vielen Fällen anbieten, nur eine produktorientierte Darstellung im gemeindlichen Haushaltsplan 
vorzunehmen, um den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft die Leistungserstellung und die dafür 
eingesetzten Ressourcen in verständlicher und nachvollziehbarer Weise offen zu legen. Die Budgetierung kann 
dann als internes Bewirtschaftungsinstrument zur Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans eingerichtet und 
stärker auf die Bedürfnisse der gemeindlichen Verwaltung mit ihren Organisationseinheiten ausgerichtet werden, 
z. B. mit Unterstützung durch einen gesonderten Managementplan. 
 
Die gemeindliche Budgetierung enthält jedoch dann eine gewisse Vorrangstellung bei der Gemeinde, wenn die 
Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt werden. Die ge-
meindliche Budgetierung ist dann nicht mehr nur auf eine interne Bewirtschaftung ausgerichtet, sondern stellt 
auch die Grundlage für die Gestaltung der gemeindlichen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr dar. Von der 
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Gemeinde muss dann ein Zusammenhang zu ihrer haushaltsmäßigen Produktorientierung geschaffen werden. 
Sie kann dazu z. B. ihre Budgets eindeutig an den Produkten der Gemeinde ausrichten, um besser die produkt-
orientierten Ziele und Leistungskennzahlen festzulegen und messbar zu machen. Im gemeindlichen Haushalts-
plan müssen dann zusätzlich zu den Budgets keine Teilpläne mehr für die örtlichen Produkte enthalten sein. Es 
ist als ausreichend anzusehen, wenn im gemeindlichen Haushaltsplan durch die Benennung der Aufgaben und 
der gebildeten Produkte ein Zusammenhang zur Produktorientierung nachvollziehbar aufgezeigt wird.  
 
 
4. Die Schaffung eines zukunftsorientierten Bildes  
 
Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige 
Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). Sie hat zudem ihre Haushaltswirt-
schaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Diese Vorgaben erfor-
dern, dass die Gemeinde möglichst eine defizitäre Haushaltslage vermeidet. In diesem Zusammenhang zeigt die 
Produktorientierung in den Teilplänen des gemeindlichen Haushaltsplans auf bzw. verdeutlicht, dass bei der 
Gemeinde ein zukunftsorientiertes Bild der Gemeinde mit qualitativ hochwertigen Leitorientierungen als Kernaus-
sagen die Grundlage für die Ausrichtung des gemeindlichen Handelns auf die Zukunft besteht.  
 
Die Gemeinde muss sich daher unter Beachtung der Nachhaltigkeit und des Grundsatzes der intergenerativen 
Gerechtigkeit ein zukunftsorientiertes Profil geben, um aus Visionen und Leitlinien (Leitbildern) strategische und 
operative Ziele bestimmen zu können. Die neuen Rahmenbedingungen können und sollen dann auch eine Leito-
rientierung für die gemeindliche Haushaltswirksamkeit entfalten. Außerdem müssen die Steuerung und die Finan-
zen der Gemeinde unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze miteinander verknüpft werden, damit insgesamt 
gesehen ein örtlich gestaltetes, aber handhabbares System für die künftige gemeindliche Haushaltswirtschaft 
entsteht (vgl. § 75 GO NRW). Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen daher produktorientierte Ziele unter 
Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs 
festgelegt sowie geeignete Leistungskennzahlen zur Zielerreichung bestimmt und mit den gemeindlichen Finanz-
zielen verknüpft werden.  
 
Die Ziele müssen dabei zwischen dem Rat der Gemeinde und der gemeindlichen Verwaltung abgestimmt wer-
den. Die Öffentlichkeit sollte in geeigneter Weise in einen solchen Prozess eingebunden werden. Diese Verpflich-
tungen der Gemeinde verlangen von ihr nichts Unmögliches, auch wenn es bei der Vielzahl der örtlichen Aufga-
ben nicht immer einfach sein dürfte, zutreffende produktorientierte Ziele und Leistungskennzahlen festzulegen. 
Den Einstieg dazu bietet der gemeindliche Haushaltsplan, der mindestens die vorgegebenen Produktbereiche 
aufweisen muss, denn produktorientierte Ziele der Gemeinde bauen auf ihren Produkten, Produktgruppen und 
Produktbereichen auf (vgl. § 79 GO NRW). Die Steuerung der Gemeinde bzw. der gemeindlichen Verwaltung darf 
dabei sich nicht nur durch die Abbildung von Zielen auf der untersten Ebene der Gliederung des Haushaltsplans 
wiederfinden.  
 
Die örtlich vorgesehenen Ziele müssen vielmehr in eine Zielhierarchie eingebunden sein, die ausgehend vom Rat 
und dem Leitbild der Gemeinde (strategische Ziele), bis in die unterste Verantwortungsebene der Verwaltung 
hineinreicht (operative Ziele). Es kann dann ein örtliches in sich stimmiges Zielsystem entstehen, das einer kom-
petenten und ressourcenverbrauchsorientierten Verwaltungsteuerung mit dezentraler Ressourcenverantwortung 
und dem Gebot der Nachhaltigkeit sowie dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit ausreichend gerecht 
werden kann.  
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II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Gestaltung der Teilpläne):  
 
1.1 Zu Satz 1 (Pflicht zur Aufstellung produktorientierter Teilpläne): 
 
1.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Vorschrift bestimmt, dass die Gemeinde die Teilpläne in ihrem jährlichen Haushaltsplan produktorientiert 
aufzustellen hat. Dieser Festlegung liegen die Erkenntnisse aus den langjährigen Diskussionen über neue Steue-
rungsmodelle für die Gemeinden zugrunde sowie deren vielfältige Erprobungen. Sie entspricht überdies den 
gemeinsamen Vorstellungen der Länder über die Gestaltung des gemeindlichen Haushaltsplans. Das gewandelte 
Selbstverständnis der Gemeinde, nach dem ihre Leistungen nicht allein als Hoheitsakt, sondern vor allem als 
Dienstleistungen am Bürger (Produkte) erbracht werden erfordert es, die Leistungen und Ziele des Verwaltungs-
handelns und damit die gemeindlichen Produkte auch in den Mittelpunkt der Haushaltsberatungen bzw. der Auf-
stellung des Haushaltsplans zu stellen. Das gemeindliche Haushaltsrecht eröffnet diese Möglichkeit und verpflich-
tet gleichzeitig die Gemeinde zu einer entsprechenden Gestaltung ihres Haushaltsplans. 
 
 
1.1.2 Produktorientierung und gemeindliche Aufgabenerfüllung 
 
1.1.2.1 Allgemeine Zwecke 
 
Das NKF eröffnet der Gemeinde die Möglichkeit, mit einer örtlich geprägten Outputorientierung auch Aussagen 
und Bewertungen über die mit den eingesetzten Ressourcen und investiven Finanzmitteln erzielten Ergebnisse 
und Leistungen zu machen. Von der Gemeinde wird daher gefordert, dass sie sich einen Überblick über ihre 
vielfältigen Tätigkeiten, die zu erbringenden Leistungen sowie die damit erzielbaren Wirkungen verschafft, um 
ihre Produkte im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zu definieren. Es ist dabei nicht ausreichend, 
wenn die Gemeinde nur ihre Leistungen bestimmt und auflistet. Sie muss aus ihren Erkenntnissen heraus auch 
ihre Produkte definieren und diese fachlich und inhaltlich voneinander abgrenzen.  
 
Eine systematische Ordnung und Darstellung der leistungsbezogenen Produkte der Gemeinde erleichtert zudem 
die haushaltswirtschaftliche Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen, um der Ressourcenorientierung ausrei-
chend Rechnung tragen zu können und die gemeindliche Aufgabenerfüllung für die Adressaten verstehbar zu 
machen. Die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen verlangen daher, dass die gemeindlichen Produkte mit 
der systematischen Gliederung des landesweit geltenden „NKF-Produktrahmens“ in Einklang stehen. Eine örtli-
che Produktorientierung kann zudem zur wirtschaftlicheren Gestaltung der Arbeitsprozesse und zur Optimierung 
von Organisationsabläufen in der gemeindlichen Verwaltung führen. Die Aufgabenerfüllung der Gemeinde kann 
dadurch transparenter und das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde gestärkt werden. 
 
 
1.1.2.2 Der Aufbau des NKF-Produktrahmens  
 
Dem NKF-Produktrahmen liegt die haushaltsrechtliche Festlegung zugrunde, dass der gemeindliche Haushalts-
plan in produktorientierte Teilpläne zu gliedern ist. Es ist zwar von den örtlichen Gegebenheiten in der Gemeinde 
abhängig, ob eine bestimmte Aufgabe zum Aufgabenkatalog der Gemeinde gehört, in welchem Umfang sie zu 
erfüllen ist und auch, ob sie durch die gemeindliche Verwaltung oder einen gemeindlichen Betrieb erfüllt wird. 
Gleichwohl besteht im Grundsatz aber eine gemeindeübergreifende vergleichbare Aufgabenstruktur. Außerdem 
stellt die Gemeinde unter Einbeziehung des gemeindlichen Gesamtabschlusses eine Gesamtheit bzw. wirtschaft-
liche Einheit aus der Verwaltung und den gemeindlichen Betrieben dar, die insgesamt das produktorientierte 
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Aufgabenspektrum erfüllen. Die haushaltswirtschaftliche Produktorientierung für die Gemeinde soll durch das 
nachfolgende Schema aufgezeigt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen 

 
 

PRODUKT- 
FELDER 

 
PRODUKT- 
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   Leistungen 
 

 
01  Innere  
      Verwaltung 
... 
05  Soziale Leis- 
       tungen 
... 
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      dienste 
... 
17  Stiftungen 
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Bedürfnissen 
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nach den örtlichen 
Bedürfnissen 
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nach den örtlichen 

Bedürfnissen 

Abbildung 301 „Die Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen“ 
 
Aufgrund der Vielfalt der gemeindlichen Aufgabenerfüllung ist ein haushaltswirtschaftlicher Produktrahmen entwi-
ckelt worden, der in seinem systematischen Aufbau aus den Gliederungsstufen „Produktfelder“, „Produktberei-
che“, „Produktgruppen“ und „Produkte“ besteht. Auf der ersten Stufe befinden sich sechs Produktfelder, von de-
nen als Hauptbereiche fünf Produktfelder die gemeindliche Aufgabenerfüllung wieder geben, die vor Ort auf viel-
fältige Art und Weise und in unterschiedlichen Organisationsformen erfolgt. Das Produktfeld „Zentrale Finanzleis-
tungen“ stellt vorrangig einen internen Hauptbereich dar.  
 
Nach den Produktfeldern, die für den gemeindlichen Haushaltplan keine Gliederungsrelevanz haben, befinden 
sich auf der zweiten Stufe die Produktbereiche als grundlegende Vorgabe für die Gestaltung des gemeindlichen 
Haushaltsplans. Die weitere Untergliederung der Produktbereiche in Produktgruppen oder Produkte kann von der 
Gemeinde für die Aufstellung der Teilpläne des gemeindlichen Haushaltsplans genutzt werden. Die örtlichen 
Teilpläne müssen dabei hinsichtlich der Steuerungsebene, in ihrer Anzahl sowie auch hinsichtlich der inhaltlichen 
Abgrenzung unter Berücksichtigung der örtlichen Steuerungsbedürfnisse und anderer Gegebenheiten durch die 
Gemeinde eigenverantwortlich bestimmt werden. Die haushaltsrechtlichen Vorschriften über die gemeindliche 
Produktorientierung gebieten lediglich eine landesweit einheitliche Handhabung auf der Ebene der 17 Produktbe-
reiche, die für die Gliederung des gemeindlichen Haushaltsplans in Teilpläne für verbindlich erklärt worden sind 
(vgl. Nr. 1.2.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Inhalte der produktorientierten Teilpläne): 
 
Durch die Vorschrift werden der Teilergebnisplan und der Teilfinanzplan als wichtigste Inhalte der einzelnen ge-
meindlichen Teilpläne benannt. Dem Teilergebnisplan mit den darin veranschlagten Erträgen und Aufwendungen 
kommt dabei die entscheidende Bedeutung bei den Beratungen und Entscheidungen über den jährlichen Haus-
haltsplan sowie bei der Steuerung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu. Auch der Teilfinanzplan ist ein un-
verzichtbarer Bestandteil der Teilpläne. 
 
Die Aufstellung der gemeindlichen Teilergebnispläne wird durch § 4 Absatz 3 GemHVO NRW näher bestimmt. 
Dadurch wird gewährleistet, dass in den Teilergebnisplänen die Erträge und Aufwendungen nach Arten und in der 
gleichen Zeitreihe wie im Ergebnisplan nach § 2 GemHVO NRW veranschlagt werden. Es wird aber auch er-
reicht, dass sich aus den Teilergebnisplänen die im Ergebnisplan auszuweisenden Beträge ergeben. Im Teilfi-
nanzplan sind vor allem die Informationen über die vorgesehenen Investitionen enthalten, sodass mindestens die 
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Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten einschließlich der damit verbundenen Verpflichtungsermächtigungen 
abzubilden sind. Dessen Aufstellung der Teilfinanzpläne wird durch § 4 Absatz 4 GemHVO NRW näher bestimmt.  
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Aufstellung der produktorientierten Teilpläne): 
 
1.3.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Die Vorschrift enthält die Grundsätze zur Aufstellung der produktorientierten Teilpläne des gemeindlichen Haus-
haltsplans. Diese Regelung räumt der Gemeinde das Recht ein, unterhalb der haushaltsmäßigen Gesamtebene 
aus Ergebnisplan und Finanzplan eigenverantwortlich und nach den örtlichen Bedürfnissen die produktorientier-
ten Teilpläne aufzustellen. Diese Vorgabe trägt damit auch dem Bedürfnis der Gemeinde Rechnung, die Teilpläne 
im Zusammenspiel mit örtlichen Produkten aufstellen zu können. Auch können die Teilpläne nach Verantwor-
tungsbereichen aufgrund örtlicher Organisationsentscheidungen aufgestellt werden, die dann im Rahmen der 
gemeindlichen Haushaltsbewirtschaftung gleichzeitig zu Budgets erklärt werden können. Der Detaillierungsgrad 
der Untergliederung des Haushaltsplans in Teilpläne ist von der Gemeinde eigenverantwortlich in dem Umfang 
festzulegen, wie es für die Steuerung des örtlichen Haushalts als angemessen angesehen wird.  
 
Die Gemeinde hat dabei lediglich die vom Innenministerium festgelegte Vorgabe zu beachten, dass die Gliede-
rung auf der Produktbereichsebene in Form von 17 Produktbereichen verbindlich vorgegeben ist. Diese Sachlage 
lässt aber zu, dass nach den örtlichen Steuerungs- und Informationsbedürfnissen der gemeindliche Haushalts-
plan weiter in Produktgruppen oder Produkte untergliedert werden kann. In diesen Fällen sind die zu bildenden 
Produktgruppen und Produkte grundsätzlich von der Gemeinde frei gestaltbar. Die Gemeinde hat dabei lediglich 
eine eindeutige und zutreffende Zuordnung zu den jeweiligen Produktbereichen sicherzustellen. Die Teilpläne 
können von der Gemeinde statt produktorientiert auch nach Verantwortungsbereichen, z. B. nach Budgets, Fach-
bereiche, Ämter u.a., gegliedert werden. Bei einer solchen Gliederung muss eine eindeutige und zutreffende 
Zuordnung zu den verbindlichen Produktbereichen hergestellt werden.  
 
 
1.3.2 Die Produktbereiche als erste Gliederungsstufe des Haushaltsplans 
 
Die Gemeinden sind verpflichtet, für Steuerungs- und Informationszwecke sowie aus Gründen der Vergleichbar-
keit der gemeindlichen Haushalte, aber auch wegen der Prüfung ihres Haushalts durch die Aufsichtsbehörde die 
erste Gliederungsstufe ihres Haushaltsplans auf der Grundlage der bekannt gegebenen 17 Produktbereiche 
auszugestalten. Diese vom Innenministerium für verbindlich erklärten Produktbereiche sind dem vom Rech-
nungsstil unabhängigen einheitlichen Produktrahmen entnommen, der von den Ländern erarbeitet wurde. Auf ihn 
haben sich die Länder mit Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21. November 2003 geeinigt. Diese Pro-
duktbereiche sollen bundesweit von den Gemeinden zur Gliederung ihrer Haushalte genutzt werden.  
 
Die Verbindlichkeit dieser Produktbereiche erstreckt sich auch darauf, dass die Teilpläne auch in der im Runder-
lass des Innenministeriums aufgeführten Reihenfolge der 17 Produktbereiche in den gemeindlichen Haushalts-
plan einzustellen sind. Außerdem ist von der Gemeinde ein besonderer Produktbereich „Allgemeine Finanzwirt-
schaft“ zu bilden, in dem produktbereichsübergreifende bzw. den gesamten Haushalt betreffende Leistungen und 
Verpflichtungen, z. B. aus der gemeindlichen Finanzierungstätigkeit, abgebildet werden müssen. Folgende Pro-
duktbereiche sind durch den Runderlass des Innenministeriums bestimmt worden (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Produktbereiche im NKF-Produktrahmen 

 
 
01  Innere Verwaltung 
 

 
07  Gesundheitsdienste 
 

 
13  Natur- und Landschaftspflege 
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Die Produktbereiche im NKF-Produktrahmen 

 
 
02  Sicherheit und Ordnung 
 

 
08  Sportförderung 
 

 
14  Umweltschutz 
 

 
03  Schulträgeraufgaben 
 

 
09  Räumliche Planung und  
      Entwicklung, Geoinformationen 
 

15  Wirtschaft und Tourismus 

 
04  Kultur und Wissenschaft 
 

 
10  Bauen und Wohnen 
 

 
16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 

 
05  Soziale Leistungen 
 

 
11  Ver- und Entsorgung 
 

17  Stiftungen 

 
06  Kinder-, Jugend- und  
      Familienhilfe 
 

12  Verkehrsflächen und - anlagen, 
ÖPNV ----------------------------- 

Abbildung 302 „Die Produktbereiche im NKF-Produktrahmen“ 
 
Der NKF-Produktrahmen, der auf diese Festlegungen enthält, lässt der Gemeinde aber noch den notwendigen 
Gestaltungsfreiraum für weitere produktorientierte Untergliederungen nach den örtlichen Gegebenheiten und in 
eigener Verantwortung. Er ist zudem insgesamt so gestaltet worden, dass die fachlichen Produktbereiche sowohl 
den „Leistungsteil“ als auch den „Verwaltungsteil“ umfassen. Im gesonderten Produktbereich „Innere Verwaltung“ 
ist daher nicht die gesamte Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zusammenzufassen (vgl. Nr. 1.2.3 des Runder-
lasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).      
 
 
1.3.3 Die Inhalte der NKF-Produktbereiche 
 
Die Gemeinde soll bei der Nutzung der verbindlichen Produktbereiche als Teilpläne in ihrem Haushaltsplan mög-
lichst die Bezeichnungen der vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktbereiche benutzen. Sie muss 
dabei auch die vorgegebenen Inhalte zur Abgrenzung der NKF-Produktbereiche beachten, denn die dazu vorge-
nommenen Zuordnungen sind gleichfalls verbindlich (vgl. Nr. 1.2.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Die nachfolgende Übersicht zeigt die Inhalte der Produktbereiche beispielhaft 
auf (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Inhalte der NKF-Produktbereiche 

  
 

PRODUKTBEREICH 
 

ZUORDNUNGEN 

 
Innere Verwaltung 
 

 
Rat, Bezirksvertretungen, Bürgermeister/in, Beigeordnete, 
Fraktionen, Controlling, Finanzbuchhaltung, Örtliche Rech-
nungsprüfung 
 

 
Sicherheit und Ordnung 
 

 
Ordnungsangelegenheiten, Brandschutz, Rettungsdienst 
 

 
Schulträgeraufgaben 
 

 
Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Sekundarschulen, 
Gymnasien, Kollegs, Gesamtschulen, Sonderschulen, För-
dermaßnahmen für Schüler 
 

 
Kultur und Wissenschaft 
 

 
Museen, Theater, Musikpflege, Musikschulen, Heimatpflege 
 

 
Soziale Leistungen 

 
Grundversorgung an natürliche Personen,  
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Die Inhalte der NKF-Produktbereiche 

  
 

PRODUKTBEREICH 
 

ZUORDNUNGEN 
 Soziale Einrichtungen in ihren vielfältigen Formen,  

 
 
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe 
 

 
Förderung von Kindern und Jugendlichen, Tageseinrichtungen 
für Kinder (Familienzentren), Einrichtungen der Jugendarbeit, 
 

 
Gesundheitsdienste 
 

 
Krankenhäuser, Kliniken, sonstige Gesundheitseinrichtungen, 
Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege 
 

 
Sportförderung 
 

 
Allgemeine Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder 
 

 
Räumliche Planung und Ent-
wicklung, Geoinformationen 
 

 
Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen 
 

 
Bauen und Wohnen 
 

 
Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung, 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
 

 
Ver- und Entsorgung 
 

 
Elektrizitäts-, Gas, Wasser, Fernwärmeversorgung, Abfallwirt-
schaft, Abwasserbeseitigung 
 

 
Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV 

 
Bau- und Unterhaltungsaufgaben bei Straßen, Winterdienst, 
Verkehrssicherungsanlagen, Straßenreinigung, Parkeinrich-
tungen 
 

 
Natur- und Landschaftspflege 
 

 
Öffentliches Grün, Landschaftsbau, öffentliche Gewässer, 
Friedhofs- und Bestattungswesen, Land- und Forstwirtschaft 
 

 
Umweltschutz 
 

 
Umweltschutzmaßnahmen, Umweltschutzbeauftragte 
 

 
Wirtschaft und Tourismus 
 

 
Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unter-
nehmen, Tourismus 
 

 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
 

 
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
 

 
Stiftungen 
 

 
Stiftungen 
 

Abbildung 303 „Die Inhalte der NKF-Produktbereiche“ 
 
Durch die Vorgaben für die Nutzung der Produktbereiche im gemeindlichen Haushalt wird das unverzichtbare 
Mindestmaß an Einheitlichkeit und Information zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft gesichert. Die mit der pro-
duktorientierten Gliederung des gemeindlichen Haushalts geschaffene Transparenz über das haushaltwirtschaft-
liche Geschehen soll dabei u.a. ein Mittel zum Zwecke der haushaltswirtschaftlichen Steuerung der Gemeinde 
sein. Sie darf nicht zum Selbstzweck gemacht werden, denn dieses würde mit den Zielen und Zwecken des NKF 
nicht in Einklang stehen. Die Produktbereiche stellen mit ihren beispielhaft dargestellten Inhalten zudem die Aus-
gangsgrundlage sowohl für die Gliederung des gemeindlichen Haushaltsplans als auch für die finanzstatistischen 
Meldepflichten der Gemeinde dar, denn beide Bereiche bauen auf dem gleichen Produktrahmen auf. 
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1.3.4 Die Gliederungsziffern der Produktbereiche 
 
Der systematische Aufbau des gemeindlichen Haushaltsplans sowie das Buchungssystem der Gemeinde erfor-
dern ein Zahlensystem für eine zutreffende Zuordnung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle bezogen auf die 
Aufgabenerfüllung. Für die gemeindlichen Produktbereiche bestehen in dieser Hinsicht keine Vorgaben, gleich-
wohl müssen diese in das örtliche System integriert werden. Die Ziffern der Produktbereiche, die diesen zu ihrer 
Gliederung zugeordnet wurden, sind nicht verbindlich. Sie können aber bei örtlicher Eignung von den Gemeinden 
benutzt werden (vgl. Nr. 1.2.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
Die Gemeinde kann aber auch nach eigenen Maßstäben örtliche Gliederungsziffern festlegen, z.B. weil sie 
dadurch das örtliche Geschehen gut in ihren Haushaltsplan integrieren kann. Sie kann aber auch die zweistelli-
gen Gliederungsziffern aus der Übersicht der Produktgruppen der kommunalen Finanzstatistik nutzen, weil die 
Produktbereiche 01 – 16 die Grundlage für die ca. 80 finanzstatistischen Produktgruppen bilden, zu denen die 
Gemeinde meldepflichtig ist. Die örtlichen Gliederungsziffern der Produktbereiche sollten jedenfalls systematisch 
so aufgebaut sein, sodass durch die Verwendung der Ziffern bereits eine Verbindung zwischen den Produktberei-
chen, den Produktgruppen und den Produkten erkennbar und nachvollziehbar wird.  
 
 
1.3.5 Die Gliederungsstufen unterhalb der Produktbereiche 
 
Die Gliederung des örtlichen Haushaltsplans soll die Gemeinde nach ihren Steuerungs- oder Informationsbedürf-
nissen ausrichten. Die Verpflichtung der Gemeinden für die Bildung von Teilplänen im gemeindlichen Haushalts-
plan liegt grundsätzlich in dem in Absatz 2 der Vorschrift aufgezeigten Rahmen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bildung von produktorientierten Teilplänen 

 
 

GLIEDERUNGSART 
 

GLIEDERUNGSVORGABE 

Teilpläne 
nach 

Produktbereichen 

 
Die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan sind nach den verbind-
lich vorgegebenen Produktbereichen mit Angabe der jeweils dazugehö-
rigen Produktgruppen und wesentlichen Produkte zu bilden. 
 

 
Teilpläne 

nach 
Produktgruppen 

 
Die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan können nach Produkt-
gruppen (eigene oder aus dem NKF- oder dem „Länder-
Produktrahmen“) mit mindestens der Angabe der Summen der unter-
gliederten Teilpläne auf der Ebene der verbindlichen Produktbereiche 
aufgestellt werden. 
 

Teilpläne 
nach 

Produkten 

 
Die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan können nach Produkten 
mit mindestens der Angabe der Summen der untergliederten Teilpläne 
auf der Ebene der verbindlichen Produktbereiche aufgestellt werden. 
 

Teilpläne 
nach 

Verantwortungs- 
bereichen 

 
Die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan können nach örtlichen 
Verantwortungsbereichen mit Angabe der Aufgaben und der dafür 
gebildeten Produkte sowie mit der Angabe der Summen der unterglie-
derten Teilpläne auf der Ebene der verbindlichen Produktbereiche 
aufgestellt werden. 
 

Abbildung 304 „Die Bildung von produktorientierten Teilplänen“ 
 
Die Gemeinde kann sich dabei eigenverantwortlich entscheiden, ob sie die Teilpläne auch nach einer Gliede-
rungsstufe unterhalb der verbindlichen Produktbereiche aufstellt. Sie ist z. B. bei einer Gliederung der Teilpläne 
nach Produktgruppen nicht verpflichtet, diese Gliederung nach finanzstatistischen Merkmalen vorzunehmen, weil 
die Produktgruppen eine finanzstatistische Messgröße darstellen. Es bietet sich aber für die Gemeinde an, die 
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finanzstatistischen Merkmale in die Entscheidung über die Gliederung ihres Haushaltsplans einbeziehen. In die-
sem Zusammenhang sollte die Gemeinde prüfen, ob und in welchem Umfang es aus eigenen Steuerungs- und 
Informationsgesichtspunkten heraus sachgerecht ist, die gemeindlichen Teilpläne kleinteilig unterhalb der Pro-
duktbereichsebene aufzustellen. Die über die Produktbereiche hinausgehenden Angaben, zu denen die Gemein-
de insbesondere zur Erfüllung der finanzstatistischen Zwecke verpflichtet ist, kann sie ggf. aber auch auf andere 
geeignete und nachprüfbare Weise machen, z. B. mithilfe ihres Controlling oder durch sonstige Auswertungen 
und Nebenrechnungen ermitteln.  
 
 
1.3.6 Die Bildung von Produkten 
 
1.3.6.1 Allgemeine Anforderungen an die Produktbildung 
 
Im NKF-Produktrahmen besteht nur für die Produktbereiche eine verbindliche Vorgabe für die örtliche Gestaltung 
des gemeindlichen Haushaltsplans (vgl. Nr. 1.2.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; 
SMBl. NRW. 6300). Die weitere Untergliederung dieser Ebene, also die Bildung von Teilplänen im gemeindlichen 
Haushaltsplan nach Produktgruppen und Produkten, liegt in der Entscheidungskompetenz der Gemeinde. Bei der 
Bildung der gemeindlichen Teilpläne sollen nicht nur die individuelle Aufgaben- und Verwaltungsstruktur vor Ort, 
sondern z.B. auch die Leistungsarten und die Finanzwirkungen berücksichtig werden. Dabei gilt es, eine Überein-
stimmung mit den Zielen und Inhalten der strategischen Steuerung zu erreichen.  
 
Die Produkte sind dabei eine wesentliche Komponente des gemeindlichen Haushalts und haben deshalb eine 
Schlüsselfunktion inne. Der Rat und die Verwaltung der Gemeinde erhalten durch die gebildeten Produkte wichti-
ge Informationen für die Steuerung der Gemeinde. Die von der gemeindlichen Verwaltung zu erbringenden Leis-
tungen werden artenbezogen erfasst. Es wird zudem eine quantitative und qualitative Bewertung der aufgaben-
bezogenen Verwaltungsleistungen anhand von Zielen und Leistungskennzahlen ermöglicht. Bei der Bildung von 
Produkten durch die Gemeinde sollen deshalb auch die gewünschten steuerungsrelevanten Informationen vor-
rangig berücksichtigt werden. Ausgehend von den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft kann daher 
zwischen Produkten für externe Zwecke (für Dritte) und Produkten für interne Zwecke (für andere Verwaltungs-
einheiten) unterschieden werden. 
 
Unter dem Begriff „Produkt“ sind dabei zusammengefasste Leistungen und Arbeitsvorgänge der gemeindlichen 
Verwaltung zu verstehen, die für Stellen außerhalb der jeweils zu betrachtenden Verwaltungseinheit im Rahmen 
des Leistungsprozesses der Verwaltung der Gemeinde erbracht werden. Die Gemeinde sollte jedoch nicht jede 
Verwaltungsleistung als eigenständiges Produkt definieren, sondern vielmehr einzelne Aufgaben, Leistungsarten 
oder andere Verwaltungsaktivitäten sachgerecht und sinnvoll zu geeigneten Produkten zusammenführen. Ein 
gemeindliches Produkt stellt daher das Ergebnis bestimmter Aktivitäten und Sachgüter der gemeindlichen Ver-
waltung dar, die für einen Dritten als Empfänger erbracht werden sollen. Deshalb bestehen bestimmte Anforde-
rungen an die örtliche Produktbildung (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Anforderungen an die örtliche Produktbildung 

 

Die  
gemeindlichen  

Produkte  
sollen  

so gebildet  
werden,  

dass 
 

 
- sie für die gemeindliche Steuerung verwendbar sind, 

 
 

- durch sie eine Verbindung zwischen dem Ressourcenverbrauch 
und den damit angestrebten Zielen möglich wird, 

 
 

- die damit verbundenen Leistungsergebnisse mit Hilfe von geeig-
neten Kennzahlen messbar und steuerbar sind, 
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Die Anforderungen an die örtliche Produktbildung 

 
- sie sich in die Gliederungssystematik des gemeindlichen Haus-

halts einfügen, 
 

 
- sie für die Gestaltung der örtlichen Budgetierung einsetzbar sind. 
 

Abbildung 305 „Die Anforderungen an die örtliche Produktbildung“ 
 
Die Produkte der Gemeinde, als Ergebnisse bestimmter Aktivitäten und Sachgüter der gemeindlichen Verwal-
tung, verbinden somit Ziele und Zielgruppen der gemeindlichen Dienstleistungen und machen mit Hilfe von Leis-
tungskennzahlen eine Messung der Zielerreichung möglich. Sie ermöglichen aber auch über die Steuerung der 
Gemeinde die Verbesserung von Arbeitsprozessen in der gemeindlichen Verwaltung. Diese Gegebenheiten er-
fordern bei der Bestimmung von örtlichen Produkten eine zutreffende Abgrenzung zwischen den Produkten. 
Durch die Erstellung von Produktbeschreibungen werden die örtlichen Produkte nachvollziehbar, wobei deren 
Inhalte wesentlich auch von den Leitfragen für die gemeindliche Steuerung abhängen.  
 
 
1.3.6.2 Die Inhalte von Produktbeschreibungen 
 
Im Rahmen der Produktbildung ist von der Gemeinde eine inhaltliche Festlegung für jedes einzelne Produkt vor-
zunehmen (Produktbeschreibung). Grundsätzlich ist dabei auszugehen, dass innerhalb der Gemeinde unter-
schiedliche Informationsbedürfnisse zu Produkten bestehen und sich diese Gegebenheiten auch auf die Produkt-
beschreibungen auswirken. Während für das Verwaltungshandeln der Gemeinde vielfach Detailinformationen 
zum einzelnen Produkt benötigt werden, sind für die Verwaltungsführung verdichtete und bewertete Informationen 
von Bedeutung.  
 
Die Grundlage für die Erstellung des Produktplans der Gemeinde sollen die einzelnen Produktbeschreibungen 
bilden, wenn in diesen Darstellungen eine grundlegend gleiche steuerungsorientierte Basis enthalten ist. Solche 
Produktbeschreibungen ermöglichen dem Rat der Gemeinde und der Verwaltungsführung, das Leistungshandeln 
der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. Dazu gehört, dass neben der Auswahl der geeigneten Informatio-
nen aus der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit und deren Aufbereitung auch der Zielbestimmung des haus-
haltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde genügend Sorgfalt gewidmet wird.  
 
Ein erfolgreiches Steuern der Gemeinde kann durch möglichst genau beschriebene Ziele sowie eine transparente 
Messung der Zielerreichung unterstützt werden. Eine solche Hilfe ermöglicht, nach Ablauf eines festgelegten 
Zeitraumes, z. B. dem Haushaltsjahr, den Grad der Zielerreichung mit Hilfe von Leistungskennzahlen zu messen 
und zu beurteilen. Dadurch können die gemeindlichen Produkte zu geeigneten Steuerungsgrößen für die örtliche 
Leistungserbringung der Gemeinde werden. Eine Produktbeschreibung zeigt i.d.R. die Verantwortlichkeiten, die 
Zielgruppe und die Abgrenzung zu den anderen gemeindlichen Produkten (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Inhalte von Produktbeschreibungen 

 
 

GLIEDERUNG 
 

INHALTLICHE ANGABEN 
 
Produktbereich: 
Produktgruppe: 
Produkt: 
 

Angaben über die Bezeichnung und Nummerierung sowie 
Zuordnung innerhalb des gemeindlichen Produktplans. 
 

 
Kurzbeschreibung 
des Produktes 

Inhaltliche Kurzdarstellung des Produktes. 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 4 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1350 

 
Die Inhalte von Produktbeschreibungen 

 
 
 
Leistungsbereich 
des Produktes 
 

Aufführung der dem Produkt zugeordneten Leistungen. 

 
Auftragsart: 
 

 
Benennung der Kriterien, z.B. „freiwillige Aufgabe“, „pflichtige 
Aufgabe“ u.a. 
 

 
Auftragsgrundlage: 
 

 
Benennung der gesetzlichen Grundlagen sowie andere 
verbindliche Vorgaben. 
 

 
Produktverantwortung: 
 

 
Benennung des Produktverantwortlichen, abgeleitet aus der 
Aufgaben- und Organisationsstruktur der gemeindlichen 
Verwaltung. 
 

 
Ziele: 
 

 
Definition der Ziele anhand der Aufgabenbestimmung des 
Produktes unter Berücksichtigung der „Outputorientierung“ 
und der Transparenz des Verwaltungshandelns. 
 

 
Zielgruppen: 
 

 
Darstellung der Adressaten („Kunden“), für die das Produkt 
erbracht wird. 
 

Sonstige  
Bemerkungen: 

 
z. B. Hinweise auf Besonderheiten gegenüber anderen 
Produkten. 
 

 
Kennzahlen: 
 

 
Formel: 

 
Ergebnis: 

 
Zeitraum: 

    

    

    

Abbildung 306 „Die Inhalte von Produktbeschreibungen“ 
 
Bei der Gestaltung der Produktbeschreibungen sollte daher der Steuerungsrelevanz der Gemeinde ein Vorrang 
eingeräumt werden. Eine zu große Anzahl von Produkten mit den entsprechenden Produktbeschreibungen führt 
nicht zu einer Optimierung der Steuerung der Gemeinde, sondern schränkt die Transparenz über die Leistungen 
der Gemeinde bzw. die gemeindliche Aufgabenerfüllung ein. Der differenzierte Informationsbedarf in der ge-
meindlichen Verwaltung erfordert es außerdem, dass die notwendigen Steuerungsinformationen sowie die Pro-
duktbeschreibungen allen Beteiligten verfügbar gemacht werden. Die vorherige Abstimmung über die Produkte 
mit den jeweils Beteiligten bzw. deren Mitarbeit bei der Bildung von Produkten erleichtert dabei das Herausfinden 
der steuerungsrelevanten Daten. Die örtlichen Produktbeschreibungen müssen daher insbesondere Aussagen 
zum Inhalt des Produktes, zum Leistungsumfang, zur Leistungsqualität und zur Zielerreichung beinhalten. 
 
 
1.3.6.3 Der örtliche Produktplan der Gemeinde 
 
Die verbindlichen Produktbereiche stellen den Rahmen für die Bildung und Darstellung der von der Gemeinde in 
einem örtlichen Produktplan festzulegenden Produktgruppen und Produkte dar. Ein solcher individueller Produkt-
plan der Gemeinde bildet die tatsächlichen örtlichen Leistungen im Rahmen der Aufgabenerfüllung und ihre Ge-
staltung durch die Gemeinde ab. Er muss daher alle von der Gemeinde gebildeten Produkte enthalten. Der Pro-
duktplan verpflichtet dabei nicht die Gemeinde, darin auch die den Produkten zugeordneten Leistungen aufzuzei-
gen. Damit aber gleichwohl eine eindeutige Zuordnung der gemeindlichen Leistungen zu den Produkten gewähr-
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leistet werden kann, bedarf es der Produktbeschreibungen. Zudem kann die Zuordnung der von der Gemeinde 
gebildeten Produkte zu ihren Produktgruppen und den verbindlichen Produktbereichen durch eine Produktkenn-
ziffer für jedes Produkt erleichtert werden.  
 
Ausgehend von den Produktfeldern des Produktrahmens, in die sich die vorgegebenen Produktbereiche sowie 
die weiteren von der Gemeinde bestimmten Produktgruppen und Produkten einfügen lassen müssen, kann in 
entsprechender Weise eine Kennziffer für das einzelne örtliche Produkt gebildet werden. Das nachfolgende 
Schema soll beispielhaft den Aufbau einer Produktkennziffer für die frei gewählten Produkte „2313 Integrations-
maßnahmen“, „5221 Förderung des Mietwohnungsbaus“ und „6122 Aufnahme von Krediten für Investitionen“ 
verdeutlichen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Zusammensetzung einer Produktkennziffer 

 
 

PRODUKT- 
FELDER 

 
PRODUKT- 
BEREICHE 

 
PRODUKT- 
GRUPPEN 

 
PRODUKTE 

 
LEISTUNGEN 

 
2 Schule und Kultur 
 
 
5 Gestaltung der 
   Umwelt 
 
 
6 Zentrale Finanz- 
   Leistungen 
 

 
21 Schulträger- 
     aufgaben 
 
52 Bauen und  
      Wohnen 
 
 
61 Allgemeine 
     Finanzwirtschaft 
 

 
231 Berufskollegs 
 
 
522 Wohnungsbau- 
       förderung 
 
 
612 Sonstige allge- 
       meine Finanz- 
       wirtschaft 
 

 
2313 Integrations- 
         maßnahmen 
 
5221 Förderung des 
         Mietwohnungs- 
         baus 
 
6122 Aufnahme von 
         Krediten für 
         Investitionen 
 

 
Festlegung 
von 
Leistungen 
nach den örtli-
chen 
Bedürfnissen 

Abbildung 307 „Die Zusammensetzung einer Produktkennziffer“ 
 
Der Aufbau des örtlichen Produktplans durch die Gemeinde erfordert aber insgesamt eine nachvollziehbare zif-
fernmäßige Systematisierung, auch wenn haushaltsrechtlich keine verbindlichen Kennziffern für die Produktberei-
che vorgegeben worden sind. Der Produktplan der Gemeinde zeigt somit das gesamte gemeindliche Aufgaben-
spektrum. Er ist von der Gemeinde nach ihren örtlichen Verhältnissen zu detaillieren, wobei mit großer Sorgfalt 
und unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten vorzugehen ist.  
 
Im Einzelfall kann die Gemeinde die Systematisierung des gemeindlichen Produktplans auch auf die den Produk-
ten zugeordneten Leistungen beziehen und den systemgerechten Aufbau ihres Produktplans entsprechend fort-
setzen. Die gemeindlichen Leistungen wären dann mit einer fünfstelligen Ziffer zu versehen. Die Gemeinde könn-
te beispielsweise das Produkt „4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst“ um örtlich ausgewählte 
wichtige Leistungen erweitern (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Zusammensetzung von Leistungsnummern 

 
 

PRODUKT- 
FELDER 

 
PRODUKT- 
BEREICHE 

 
PRODUKT- 
GRUPPEN 

 
PRODUKTE 

 
LEISTUNGEN 

 
4 Gesundheit  
    und Sport 
 
 

 
41 Gesundheits- 
     dienste 
 

 
414 Gesundheits- 
        schutz und  
        -pflege 
 
 
 

 
4142 Kinder- und 
         Jugendärztli- 
          cher Gesund- 
          heitsdienst 
 
 
 

 
41421  Einschulungs- 
            untersuchung 
41422  Schulärztliche 
            Untersuchung 
41423  Zahnärztliche 
            Untersuchung 
41424  … 
 

Abbildung 308 „Die Zusammensetzung von Leistungsnummern“ 
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Mit einer Leistungsnummer wären einzelne Leistungen einem gemeindlichen Produkt eindeutig zuordenbar und 
identifizierbar. Die Festlegung einer Leistungsnummer erfordert aber von der Gemeinde, dass auch praktikable 
Abgrenzungen zwischen den einzelnen gemeindlichen Leistungen vorgenommen werden müssen. 
 
    
2. Zu Absatz 2 (Maßgaben für die Aufstellung der Teilpläne): 
 
2.0 Allgemeine Anforderungen 
 
Die Vorschrift enthält die Maßgaben, die von der Gemeinde bei der Aufstellung von Teilplänen für ihren gemeind-
lichen Haushaltsplan zu beachten sind. Die spezifische Ausgestaltung des Haushaltsplans unter Berücksichti-
gung der örtlichen Verhältnisse bleibt dabei jeder Gemeinde überlassen. Sie hat jedoch die einschlägigen Rege-
lungen zu beachten und daher beim Aufbau des örtlichen Haushaltsplans eine haushaltsrechtlich bestimmte 
Hierarchie einzuhalten. Im gemeindlichen Haushaltsplan ist einerseits eine Gesamtebene mit Ergebnisplan und 
Finanzplan als einzelnes Gesamtbild aufzustellen.  
 
Andererseits ist diese Gesamtebene nach Gesichtspunkten einer produktorientierten Steuerung in Teilpläne zu 
untergliedern. Diese Teilpläne müssen immer vollständig aufgestellt und insgesamt im gemeindlichen Haushalts-
plan enthalten sein (vgl. Nr. 1.2.5 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
Bei der Aufstellung der Teilpläne ist zudem zu beachten, dass es Aufgabe der gemeindlichen Verwaltung ist, die 
vom Rat in einem komprimierten „Politikhaushalt“ beschlossenen Vorgaben und Ziele möglichst vollständig und 
effizient im Haushaltsjahr umzusetzen, sodass die nach den in der Vorschrift bestimmten Maßgaben und Mög-
lichkeiten dahingehend zu prüfen sind, ob und in welchem Umfang diese zu nutzen sind.  
 
Die Umsetzung der vom Rat in einem komprimierten „Politikhaushalt“ beschlossenen Vorgaben und Ziele ge-
schieht nicht zuletzt auch durch den Einsatz weiterer moderner Steuerungselemente, der Budgetierung, der de-
zentralen Ressourcenverantwortung und der Kosten- und Leistungsrechnung. Die haushaltswirtschaftliche Steue-
rung und ihre Instrumente bzw. die Ergebnisse aus ihrer Anwendung finden sich deshalb unter Berücksichtigung 
der entsprechenden Maßgaben in den Teilplänen im gemeindlichen Haushaltsplan wieder. Diese Vorgaben be-
dingen insgesamt bestimmte Anforderungen an die Bildung von Teilplänen im gemeindlichen Haushaltsplan (vgl. 
Abbildung). 
 

 
Wichtige Anforderungen an die Bildung von Teilplänen 

 
 

GLIEDERUNGSART 
 

ANFORDERUNGEN 
 

Teilpläne 
nach 

Produktbereichen 
 

 
Werden sie aufgestellt, sind dazu die Ziele und die Kennzahlen zur 
Messung der Zielerreichung festzulegen sowie die ggf. gebildeten 
Produktgruppen und die wesentlichen Produkte zu beschreiben. 
 

Teilpläne 
nach 

Produktgruppen 

 
Werden sie aufgestellt, sind dazu die Ziele und die Kennzahlen zur 
Messung der Zielerreichung festzulegen sowie die wesentlichen Pro-
dukte zu beschreiben. Diesen Teilplänen sind Informationen über die 
Produktbereiche voranzustellen. 
 

 
Teilpläne 

nach  
Produkten 

 

 
Werden sie aufgestellt, sind dazu die Ziele und die Kennzahlen zur 
Messung der Zielerreichung festzulegen. Diesen Teilplänen sind die 
Informationen über die Produktbereiche voranzustellen. 
 

 
 

Teilpläne 

 
 
Werden sie aufgestellt, sind dazu die Aufgaben und die dafür gebilde-
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Wichtige Anforderungen an die Bildung von Teilplänen 

 
 

GLIEDERUNGSART 
 

ANFORDERUNGEN 
nach örtlichen 

Verantwortungsbereichen 
ten Produkte zu beschreiben sowie die Ziele und die Kennzahlen zur 
Messung der Zielerreichung festzulegen. Diesen Teilplänen sind In-
formationen über die Produktbereiche voranzustellen. 
 

Abbildung 309 „Wichtige Anforderungen an die Bildung von Teilplänen“ 
 
Im Zusammenhang mit einer örtlichen Budgetbildung kann es auch zweckmäßig sein, die Festlegungen des vom 
Rat beschlossenen „Politikhaushalts“ im Rahmen einer gesonderten Nebenrechnung und in einer wesentlich 
kleinteiligeren Weise auf die an die Verwaltungsstruktur anknüpfenden Budgets überzuleiten. In einem solchen 
„Managementhaushalt“, ggf. auch in einer Kosten- und Leistungsrechnung, kann der vom Rat beschlossene 
„Politikhaushalt“ in einer Weise detailliert werden, wie es aus örtlicher Sicht für die Planungs-, Steuerungs- und 
Kontrollaufgaben, für Zwecke des Controllings und der Rechnungsprüfung in der Gemeinde erforderlich ist. 
Gleichwohl darf auch dabei die Produktorientierung nicht verloren gehen. 
 
 
2.1 Zu Nummer 1 (Gliederung nach Produktbereichen): 
 
Nach der Vorschrift können die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan nach den verbindlich vorgegebenen 
Produktbereichen aufgestellt werden. Die Produktbereichsebene stellt dabei die Gliederungsstufe in der haus-
haltsrechtlichen Hierarchie ist bei der Gliederung des gemeindlichen Haushaltsplans zwingend zu beachten. Die 
Gemeinde, die ihre Teilpläne nach Produktbereichen aufstellt, hat dabei die Inhalte und die Reihenfolge zu be-
rücksichtigen (vgl. Nr. 1.2.5 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Die 
Teilpläne sind immer dann nach Produktbereichen aufzustellen, wenn die Produktbereiche die gemeindliche 
Steuerungsebene darstellen.  
 
Die Gemeinde muss bei der Aufstellung der Teilpläne bestimmte Maßgaben beachten. Sie muss dafür Sorge 
tragen, dass die Ziele und soweit möglich die Leistungskennzahlen zur Messung der Zielerreichung in ausrei-
chender Zahl bestimmt werden und die Produktgruppen und die wesentlichen Produkte beschrieben und in die 
Teilpläne einbezogen werden. Außerdem müssen diese gemeindlichen Teilpläne auf Produktbereichsebene als 
Bestandteile des Haushaltsplans der Gemeinde immer in einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem gemeind-
lichen Ergebnisplan und dem Finanzplan gestellt werden (vgl. § 79 Absatz 2 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 1 und § 
4 Absatz 1 und 2 GemHVO NRW). Sie sind deshalb so zu gestalten, dass die Teilergebnispläne und die Teilfi-
nanzpläne nicht getrennt voneinander im Haushaltsplan stehen, sondern in den Rahmen einer aufgabenbezoge-
nen Produktorientierung gestellt werden.  
 
 
2.2 Zu Nummer 2 (Gliederung nach Produktgruppen oder Produkten): 
 
Nach der Vorschrift können die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan auch nach Produktgruppen oder Pro-
dukten aufgestellt werden. Aus örtlichen Steuerungsgründen kann sich die Gemeinde dafür entscheiden, die 
Teilpläne in ihrem Haushaltsplan auf der Produktgruppenebene als erste Stufe der Untergliederung der Produkt-
bereiche aufzustellen. Sie kann die Teilpläne aber auch auf der Produktebene als zweite Stufe der Untergliede-
rung der Produktbereiche aufstellen. In diesen Fällen darf die Gemeinde gleichwohl nicht auf eine Abbildung der 
Produktbereichsebene im gemeindlichen Haushaltsplan verzichten, auch wenn die Produktgruppenebene oder 
die Produktebene erst die gemeindliche Steuerungsebene darstellt. Durch die Vorschrift wird für solche Fälle aber 
eine Erleichterung für die Gemeinde zugelassen.  
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Die Gemeinde kann in den Teilplänen der Produktbereichsebene die Angaben reduzieren und braucht im Teiler-
gebnisplan der einzelnen Produktbereiche nur die Summen der Erträge und der Aufwendungen und im Teilfi-
nanzplan die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen auszuweisen. Diese reduzierten 
Angaben sind vertretbar, weil bei dieser Sachlage die Produktbereichsebene nicht mehr der örtlichen Steuerung 
der Gemeinde dient. Auch die gemeindlichen Teilpläne auf Produktgruppen- oder Produktebene müssen als 
Bestandteile des Haushaltsplans der Gemeinde immer in einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem gemeind-
lichen Ergebnisplan und dem Finanzplan gestellt werden (vgl. § 79 Absatz 2 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 1 und § 
4 Absatz 1 und 2 GemHVO NRW). Sie sind so zu gestalten, dass die Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne 
nicht getrennt voneinander im Haushaltsplan stehen, sondern in den Rahmen einer aufgabenbezogenen Produk-
torientierung gestellt werden.  
 
 
2.3 Zu Nummer 3 (Gliederung nach Verantwortungsbereichen): 
 
Nach der Vorschrift können die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan auch nach den Verantwortungsberei-
chen in der gemeindlichen Verwaltung aufgestellt werden. Es sind i.d.R. örtliche besondere Gegebenheiten, 
durch die ein Anlass besteht, die gemeindlichen Teilpläne vorrangig nach organisatorischen Gesichtspunkten und 
nicht produktorientiert aufzustellen. Gleichwohl bedarf es auch in solchen Teilplänen besonderer Angaben über 
die örtliche Produktorientierung. In solchen Fällen soll die verbindliche Ebene der Produktbereiche im gemeindli-
chen Haushaltsplan dadurch erfasst werden, dass den Teilplänen nach Verantwortungsbereichen in einer Über-
sicht die Produktbereiche voranzustellen sind. Deren Teilergebnispläne müssen dann lediglich die Summen der 
Erträge und der Aufwendungen und deren Teilfinanzpläne lediglich die Summen der Einzahlungen und der Aus-
zahlungen für Investitionen ausweisen. 
 
Bei Teilplänen im gemeindlichen Haushaltsplan auch nach den Verantwortungsbereichen in der gemeindlichen 
Verwaltung sollen dazu die Aufgaben und die dafür gebildeten Produkte sowie die Ziele und die Leistungskenn-
zahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Ein solcher gemeindlicher Haushaltsplan enthält 
dann oftmals auch die örtliche Budgetbildung, sodass z. B. die Teilpläne des Haushaltsplans über die örtlich 
gebildeten Verantwortungsbereiche auf einer Stufe mit den Budgets in der örtlichen Budgethierachie stehen. Die 
Art und Weise der Bildung der Budgets innerhalb der gemeindlichen Verwaltung obliegt dabei eigenverantwortlich 
der Gemeinde. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Aufstellung der Teilergebnispläne): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Gliederung der Teilergebnispläne): 
 
3.1.1 Allgemeine Form der Teilergebnispläne 
 
Im Rahmen der Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan stellen die Teilergebnispläne einen produktorientierten 
Auszug bzw. eine Untergliederung des gemeindlichen Ergebnisplans dar. Ihnen kommt eine entscheidende Be-
deutung bei den Beratungen und Entscheidungen über den Haushaltsplan der Gemeinde sowie bei der Steue-
rung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu. Die Teilergebnispläne müssen zudem die gleichen Ertrags- und 
Aufwandsarten wie der gemeindliche Ergebnisplan enthalten, sodass eine Zusammenführung der dieser Ergeb-
nisdaten zu den Daten des Ergebnisplans gewährleistet ist. Die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen sind in 
den Teilergebnisplänen daher produktorientiert gegliedert enthalten (vgl. Abbildung).  
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Ertrags- und Aufwandsarten 
 

 
Ergeb-
nis des 
Vorvor-
jahres 

 
 

EUR 
 

 
Ansatz 

des  
Vor-

jahres 
 
 

EUR 

 
Ansatz 

des 
Haus-
halts- 
jahres 

 
EUR 

 
Planung 
Haus-

haltsjahr  
+ 1 

 
 

EUR 

 
Planung 
Haus-

haltsjahr  
+ 2 

 
 

EUR 

 
Planung 
Haus-

haltsjahr 
 + 3 

 
 

EUR 
 

1 
 
↓ 
 
9 

 
Ertragsarten 

wie 
im Ergebnisplan 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 =   Ordentliche Erträge       
11 

 
↓ 
 

16 

 
Aufwandsarten 

wie 
im Ergebnisplan 

 

      

17 = Ordentliche Aufwendungen       
18 = Ergebnis der laufenden  

   Verwaltungstätigkeit 
    (= Zeilen 10 u. 17) 

      

19 
 

20 

 
Arten wie im Ergebnisplan 

 
 

     

21 = Finanzergebnis  
    (= Zeilen 19 und 20) 

      

22 =  Ordentliches Ergebnis 
     (= Zeilen 18 und 21) 

      

23 
24 

+ Außerordentliche Erträge 
- Außerordentliche Aufwendungen 

      

25 =  Außerordentliches Ergebnis  
  (= Zeilen 23 und  24) 

      

26 = Ergebnis  
   - vor Berücksichtigung der internen 
     Leistungsbeziehungen -  
    (= Zeilen 22 und 25) 

      

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

      

28 -  Aufwendungen aus internen 
   Leistungsbeziehungen 

      

29 = Ergebnis 
  (= Zeilen 26, 27, 28) 

      

Abbildung 310 „Allgemeine Form des Teilergebnisplans“ 
 
 
3.1.2 Die Haushaltspositionen im Teilergebnisplan 
 
Die haushaltsrechtliche Einstufung der Teilergebnispläne als aufgaben- (produkt-) bezogene Abbildung der ge-
meindlichen Aufgabenerfüllung in ihrer haushaltswirtschaftlichen Umsetzung ist als sachgerecht anzusehen. Die 
damit verlangte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu einer jeweils abgegrenzten gemeindlichen Aktivi-
tät ist notwendig, wie sie ansonsten aus haushaltswirtschaftlicher Sicht auch vorzunehmen wäre, wenn die ge-
meindliche Aufgabe außerhalb der gemeindlichen Verwaltung durch Dritte erledigt werden würde. Nach der Vor-
schrift müssen im gemeindlichen Ergebnisplan mindestens die folgenden Haushaltspositionen enthalten sein (vgl. 
Abbildung). 
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Die Haushaltspositionen im Teilergebnisplan 
 

 
ERGEBNISBEREICH 

 
ERGEBNISARTEN 

Ordentliche 
Erträge 

 

 
-     Steuern und ähnliche Abgaben 
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
- sonstige Transfererträge 
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
- privatrechtliche Leistungsentgelte 
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
- sonstige ordentliche Erträge 
- aktivierte Eigenleistungen 
- Bestandsveränderungen 
außerdem 
- Finanzerträge 
 

Ordentliche 
Aufwendungen 

 

 
-      Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentliche Aufwendungen 
außerdem 
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
 

 
Auch für 

außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen 
sind gesonderte Haushaltspositionen zu schaffen. 

 
Abbildung 311 „Die Haushaltspositionen im Teilergebnisplan“ 

 
In diesem Zusammenhang kann ggf. auch eine Haushaltsposition im Teilergebnisplan entfallen, die mehrjährig 
keinen Betrag ausweist (vgl. § 4 Absatz 6 GemHVO NRW). Das Muster für die Teilergebnispläne im gemeindli-
chen Haushaltsplan wird den Gemeinden zur Anwendung empfohlen (vgl. Nr. 1.2.6 des Runderlasses des In-
nenministeriums vom 24.02.2005; SMBL. NRW. 6300). 
 
 
3.1.3 Besondere Teilergebnispläne 
 
3.1.3.1 Der Teilergebnisplan „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 
 
Die Gemeinde erhält oder erbringt vielfach Leistungen, die auf ihren gesamten Haushalt bezogen sind. Bei sol-
chen Leistungen ist es schwierig, diese bereits im Rahmen der Haushaltsplanung zutreffend auf die „fachbezoge-
nen“ Teilergebnispläne aufzuteilen. Die gemeindlichen Leistungen, z.B. Steuern, Schlüsselzuweisungen sowie 
allgemeine Aufwendungen sind daher im Haushaltsplan der Gemeinde zentral dem Teilergebnisplan „Allgemeine 
Finanzwirtschaft“ zuzuordnen. Zu solchen gemeindlichen Aufwendungen können z. B. auch Wertberichtigungen 
von Forderungen gehören, weil bei jedem noch nicht erfülltem Anspruch der Gemeinde ggf. Risiken, z. B. Ausfall-
risiken oder Beitreibungsrisiken, bestehen.  
 
In diesem Zusammenhang muss die Gemeinde bereits im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung ihre 
gemeindlichen Ansprüche bzw. Forderungen hinsichtlich des Ausfallrisikos im Haushaltsjahr beurteilen. Gemeind-
liche Forderungen, bei denen es an einer Durchsetzbarkeit fehlt, sollten dann in der geschätzten Höhe des Aus-
falls berichtigt und ggf. niedergeschlagen werden. Die Durchführung einer Wertberichtung im Zusammenhang mit 
den haushaltsrechtlichen Vorschriften kann dabei zu Aufwendungen führen, die im gemeindlichen Ergebnisplan 
berücksichtigt werden sollen, wenn die Minderung einer Forderung auf den niedrigeren beizulegenden Wert auch 
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einen Verzicht auf Ansprüche durch die Gemeinde darstellt. Dazu bietet sich eine zentrale Veranschlagung der 
betreffenden gemeindlichen Aufwendungen in diesem Teilergebnisplan an. Solche Gegebenheiten bringen es mit 
sich, dass die Gliederung der Haushaltspositionen dieses Teilergebnisplans von der Regelgliederung der Teiler-
gebnispläne erheblich abweichen kann. Das nachfolgende Schema soll diese Sachlage deutlich machen (vgl. 
Abbildung). 
 

 
Der Teilergebnisplan für den Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 

 
  

Vor- 
vor- 
jahr 

 
 

EUR 
 

 
Vor- 
jahr 

 
 
 

EUR 

 
Haus-
halts- 
jahr 
... 
 

EUR 

 
Planung 
Hj + 1 

 
 
 

EUR 

 
Planung  
Hj + 2 

 
 
 

EUR 

 
Planung 
Hj + 3 

 
 
 

EUR 

 
Steuern und ähnliche Abgaben 
      davon Grundsteuer A 
                  Grundsteuer B 
                  Gewerbesteuer 
+   Zuwendungen u. allgem.  
     Umlagen 
     davon Schlüsselzuweisungen 
+   Sonstige Transfererträge 
+   Sonstige ordentliche Erträge  
 

      

 
=   Ordentliche Erträge  
 

      

 
-  Transferaufwendungen 

davon allgemeine Umlagen 
-    Sonstige ordentl. Aufwen- 
      dungen 
  

      

 
=   Ordentliche Aufwendungen  
 

      

Abbildung 312 „Der Teilergebnisplan für den Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 
 
 
3.1.3.2 Die abgabenrechtlichen „Gebührenhaushalte“ 
 
Für die Darstellung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft kann es sachgerecht sein, in den betroffenen Teilplä-
nen im gemeindlichen Haushaltsplan auch die Belastung der Gebührenzahler insgesamt darzustellen. In diesen 
Teilergebnisplänen können durch eine Ergänzung die nach dem Abgabenrecht möglichen kalkulatorischen Kos-
ten gesondert dargestellt werden. Es ist dabei aber zu berücksichtigen, dass die Einheitlichkeit des gemeindli-
chen Rechnungswesens insgesamt gewahrt bleiben muss, sodass es im übrigen Teil dieser Teilergebnispläne 
bei den Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ für den gemeindlichen Haushaltsplan bleiben muss.  
 
Der Gemeinde bleibt es dabei freigestellt, ob solche Teilergebnispläne des gemeindlichen Haushaltsplans ent-
sprechend den gebührenrechtlichen Gegebenheiten oder durch zusätzliche textliche Darstellungen erweitert 
werden. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der umfassenden gemeindlichen Aufgabenerfüllung können für die 
„Gebührenhaushalte“ aber auch als eigenständige produktorientierte Teilpläne aufgestellt und unter Beachtung 
der betroffenen Produktbereiche in den Haushaltsplan integriert werden. Dafür müssen dann im Jahresabschluss 
auch entsprechende Teilrechnungen vorgenommen werden.  
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In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass im NKF in allen gemeindlichen Produktbereichen die jährlichen 
Abschreibungen auf der Basis von Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln sind. Ferner können nur 
die tatsächlichen Zinsaufwendungen in den Teilplänen produktorientiert ausgewiesen werden. Nur diese auf-
wandsgleichen Kosten dürfen im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagt werden. In der Praxis der Gebüh-
renhaushalte der Gemeinde werden hingegen Abschreibungen vielfach auch auf der Basis von Wiederbeschaf-
fungszeitwerten ermittelt und i.d.R. die kalkulatorischen Zinsen auf das gesamte betriebsnotwendige Kapital ab-
züglich der Zuwendungen und Beiträge bezogen. Nachfolgend wird die Möglichkeit einer Überleitungsrechnung 
aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
 

 
Überleitung des haushaltsmäßigen Ergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation 

 

 
Teilergebnisplan 

 
Vor- 
vor- 
jahr 

 
TEUR 

 

 
Vor- 
jahr 

 
 

TEUR 

 
Haus-
halts- 
jahr 
... 

TEUR 

 
Planung 
Hj + 1 

 
 

TEUR 

 
Planung  
Hj + 2 

 
 

TEUR 

 
Planung 
Hj + 3 

 
 

TEUR 

 
Erträge ... 
 

      

 
Aufwendungen ... 
 

      

 
Ergebnis: 
 

      

 
Nachrichtlich: Überleitung des Ergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation 

 
Differenz zwischen  

kalkulatorischer und bilanzieller 
Abschreibung (-) 

 

      

 
Differenz zwischen 

kalkulatorischen Zinsen 
und effektiven Schuldzinsen (-) 

 

      

 
Sonstige Abweichungen 

zwischen der Gebührenkalkulation 
und dem haushaltsmäßigen 

Ergebnis (+/-) 
 

      

 
Saldo 
(der Gebührenkalkulation) 
 

      

Abbildung 313 „Überleitung des haushaltsmäßigen Ergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation“ 
 
Die Einbeziehung solcher kalkulatorischen Kosten in den gemeindlichen Haushaltsplan könnte jedoch die Klarheit 
und Übersichtlichkeit beinträchtigen und steht der Darstellung der Ressourcen entgegen. Solche Gegebenheiten 
sollen dadurch vermieden werden, dass in den Teilplänen nur die Differenz zwischen den kalkulatorischen Kosten 
und dem tatsächlichen Aufwand der Gemeinde nachrichtlich ausgewiesen wird.  
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Ausweis eines Jahresergebnisses): 
 
Nach der Vorschrift ist für jeden gemeindlichen Teilergebnisplan ein Jahresergebnis zu ermitteln und entspre-
chend § 2 Absatz 2 GemHVO NRW darzustellen. Durch die damit verbundene Trennung von ordentlichen und 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 4 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1359 

außerordentlichen Ergebniskomponenten wird damit eine produktorientierte Ergebnisspaltung aufgezeigt. Der 
Teilergebnisplan vermittelt dadurch insgesamt die notwendige Transparenz über das voraussichtliche Jahreser-
gebnis des durch den jeweiligen Teilplan abgegrenzten haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde. Die 
dabei vorzunehmende Ermittlung und Darstellung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit, des Fi-
nanzergebnisses, des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses eines Haushaltsjahres 
nach Arten, Höhe und Quellen dienen dabei der Steuerung und der Entscheidung des Rates über den Einsatz 
und die Verwendung der produktorientierten Ressourcen.  
 
In den Teilergebnisplänen soll außerdem unter Beachtung des Grundsatzes der Klarheit und der Richtigkeit bei 
allen Summen- und Saldobeträgen durch ein Vorzeichen erkennbar gemacht werden, ob der jeweilige Betrag 
positiv oder negativ ist bzw. einen Überschuss oder einen Fehlbetrag darstellt. Diese Vorgaben bringen es mit 
sich, dass in den Teilplänen die Erträge nicht als negative Beträge und die Aufwendungen nicht als positive Be-
träge veranschlagt werden dürfen. Das Jahresergebnis, das aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-
keit und dem Finanzergebnis (insgesamt das ordentliche Ergebnis) sowie dem außerordentlichen Ergebnis ermit-
telt wird, kann dann eine zutreffende Information über das jeweilige produktorientierte haushaltswirtschaftliche 
Handeln der Gemeinde bieten.  
 
 
3.3 Zu Satz 3 (Abbildung interner Leistungsbeziehungen): 
 
Die Gemeinde soll sich grundsätzlich bemühen, ihren Ressourcenverbrauch und ihr Ressourcenaufkommen so 
genau und so verursachungsgerecht und vollständig wie möglich zu erfassen. Sie ist daher verpflichtet, die Erträ-
ge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dann zusätzlich im Teilergebnisplan abzubilden, wenn 
sie diese für ihre Haushaltsbewirtschaftung erfasst (vgl. § 17 GemHVO NRW). Insbesondere in Produkt- oder 
Fachbereichen, in denen der Ressourcenverbrauch durch eine entsprechende Gestaltung der Entgelte (Erträge) 
für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Leistungen oder Einrichtungen ganz oder zum Teil gedeckt wird, 
bedarf es auch einer Abbildung der internen Leistungsbeziehungen.  
 
Für die Gemeinde sind die internen Leistungsbeziehungen i.d.R. fast immer von Bedeutung, weil die „inneren“ 
Erträge und Aufwendungen aus ihren eigenen Verwaltungsbeziehungen sich z. B. auf Produktkosten, Budgets, 
Leistungsziele und Leistungskennzahlen auswirken. Eine Erfassung der internen Leistungsbeziehungen unter-
stützt daher die Steuerung der Gemeinde und erleichtert zudem das unterjährige Controlling. Es ist daher gebo-
ten, auch die internen Leistungsbeziehungen zu erfassen, damit die aus der gemeindlichen Aufgabenerledigung 
entstehenden Aufwendungen und Erträge insgesamt bzw. vollständig ermittelt und im betreffenden Teilplan ent-
sprechend ausgewiesen werden. Das nachfolgende Schema zeigt eine mögliche Abbildung der internen Leis-
tungsbeziehungen im Teilergebnisplan auf (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Abbildung interner Leistungsbeziehungen im Teilergebnisplan 
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Abbildung 314 „Die Abbildung interner Leistungsbeziehungen“ 
 
In den Teilergebnisplänen sind die internen Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcen-
verbrauchs dann immer nach dem Jahresergebnis des Teilergebnisplans darzustellen. Auf eine vergleichbare 
Darstellung im Ergebnisplan ist dabei zu verzichten. Außerdem kommt auch keine Abbildung der internen Leis-
tungsbeziehungen im Teilfinanzplan in Betracht, weil diese Leistungsbeziehungen nicht zu Zahlungsleistungen 
nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip führen. Aufgrund dessen sind auch keine finanz- oder haushaltsmäßige 
Veranschlagung im Finanzplan und keine kassenmäßige Erfassung im Haushaltsjahr vorzunehmen. 
 
 
4. Zu Absatz 4 (Aufstellung der Teilfinanzpläne): 
 
4.1 Zu Satz 1 (Gliederung der Teilfinanzpläne): 
 
4.1.1 Allgemeine Form der Teilfinanzpläne 
 
Die Vorschrift regelt den Inhalt der Teilfinanzpläne näher, jedoch sind davon unter dem Gesichtspunkt der Dar-
stellung der Investitionsmaßnahmen der Gemeinde hauptsächlich die Teilpläne betroffen, die bezogen auf die 
Produktbereiche 01 bis 15 und 17 aufgestellt werden. Der Aufgabenbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Pro-
duktbereich 16) ist dabei gesondert zu betrachten. Wegen der besonderen Bedeutung erheblicher Investitions-
maßnahmen der Gemeinde sind diese ab einer örtlich zu bestimmenden Wertgrenze als Einzelmaßnahmen in 
den betreffenden Teilfinanzplänen abzubilden, sodass gesonderte Informationen über die Arten der notwendigen 
Auszahlungen, aber auch über die dafür erhaltenen Einzahlungen, z. B. Zuwendungen, für das Haushaltsjahr 
gegeben werden.  
 
Diese sachlich gebotenen Informationen sollen in den Teilplänen dadurch ermöglicht werden, dass der Teilfi-
nanzplan in zwei voneinander getrennten Bereichen Teilen darin abzubilden ist. Der Teilfinanzplan besteht des-
halb aus dem Bereich „Zahlungsübersicht“ (Teil A) als Gesamtdarstellung und dem Bereich „Planung einzelner 
Investitionsmaßnahmen“ (Teil B) als Darstellung der gewichtigen Investitionsmaßnahmen. Der Gemeinde bleibt 
es dabei freigestellt, im Teilfinanzplan ggf. auch ein Gesamtbild über die notwendigen Zahlungen im Haushalts-
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jahr durch die zusätzliche Abbildung der Zahlungen aus ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit unter Einbeziehung 
der Produktorientierung abzubilden (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 315 „Allgemeine Form des Teilfinanzplans“ 
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde generell auf die Abbildung von Zahlungen aus ihrer laufenden Verwaltungs-
tätigkeit im Teilfinanzplan verzichtet, stellt dieser einen Auszug aus dem „Gesamtinvestitionsprogramm“ der Ge-
meinde dar. Die Darstellung von gemeindlichen Finanzdaten in den zwei Bereichen des Teilfinanzplans (Teile A 
und B) müssen dabei insgesamt betrachtet werden (vgl. Nr. 1.2.7 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
In besonderen Fällen sollte die Gemeinde gleichwohl auch im Teil A auf Finanzdaten aus ihrer laufenden Verwal-
tungstätigkeit nicht verzichten, z. B. wenn sie bisher unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen durchführt, für die 
zuvor entsprechende Rückstellungen gebildet und in der gemeindlichen Bilanz angesetzt worden sind (vgl. § 36 
Absatz 3 i.V.m. § 41 Absatz 4 Nummer 3.3 GemHVO NRW). Im Haushaltsjahr, in dem die Instandhaltungsmaß-
nahmen dann durchgeführt werden sollen, sind von der Gemeinde die entsprechenden Auszahlungen zu leisten. 
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Diese Finanzmittelbeträge sind dann in den betreffenden Teilplänen im Bereich „Teilfinanzplan“ als Auszahlungen 
zu veranschlagen. 
 
 
4.1.2 Der besondere Teilfinanzplan „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 
 
4.1.2.1 Der Bedarf für den Teilfinanzplan 
 
Die Ordnung des gemeindlichen Haushaltsplans in Teilpläne nach Produktbereichen sowie die Besonderheiten 
der Abgrenzung der Zahlungen, die der Gemeinde bezogen auf den gesamten Haushalt gewährt werden oder die 
sie entsprechend an Dritte leisten muss, erfordern eine gesonderte Darstellung im gemeindlichen Haushaltsplan. 
Entsprechend muss die Gemeinde für derartige Finanzleistungen, zu denen z. B. die Landeszuweisungen und die 
Tilgungen aufgenommener Darlehen gehören, einen gesonderten Teilplan aufstellen. Der gemeindliche Haus-
haltsplan hat daher einen besonderen Teilplan für den Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zu enthalten 
(vgl. § 4 Absatz 1 GemHVO NRW i.V.m. Nr. 1.2.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; 
SMBl. NRW. 6300).  
 
In diesem besonderen Teilplan, der aufgrund der voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen der Ge-
meinde auch einen Teilfinanzplan enthalten muss, sind z. B. die Steuereinzahlungen, das Fremdkapital oder die 
Umschuldungen und außerordentliche Tilgungen gesondert zu veranschlagen. Es sollte dabei grundsätzlich be-
achtet werden, dass im Teilplan für den Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ keine Investitionsmaßnah-
men zu veranschlagen sind. Der Teil B des Musters für den Teilfinanzplan kommt daher nicht zur Anwendung 
(vgl. Nr. 1.2.7 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Soweit sich die 
Gemeinde jedoch dafür entschieden hat, in den Teilfinanzplänen die Einzahlungen und Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit nicht abzubilden, wirkt sich diese Entscheidung auch auf den Teilfinanzplan für den 
Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ aus. 
 
 
4.1.2.2 Die Gliederung des Teilfinanzplans 
 
Die Zahlungsbezogenheit auf den gesamten gemeindlichen Haushalt bringt es mit sich, dass die Gliederung der 
Zahlungsarten im Teilfinanzplan für den Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ erheblich von der Regel-
gliederung in den übrigen Teilfinanzplänen abweichen kann. Die Gemeinde soll daher diesen besonderen Teilfi-
nanzplan in geeigneter Weise eigenverantwortlich und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse gestalten 
und darin die für den gesamten gemeindlichen Haushalt zu veranschlagenden Einzahlungen und Auszahlungen 
zutreffend darstellen, z.B. die Schlüsselzuweisungen als Einzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit der 
Gemeinde oder z. B. die Tilgung aufgenommener Darlehen als Auszahlungen aus der gemeindlichen Finanzie-
rungstätigkeit.  
 
Im Teilfinanzplan für den Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ sind grundsätzlich keine einzelnen Investi-
tionsmaßnahmen zu veranschlagen. Gleichwohl muss in diesem Teilfinanzplan ein Zahlungsbereich für die ge-
meindliche Investitionstätigkeit ausgewiesen sein, denn die Gemeinde erhält z. B. allgemeine Investitionszuwei-
sungen vom Land, ohne dass dafür eine aufgabenbezogene Verwendung vorgegeben wurde. Derartige allgemei-
ne Finanzleistungen von Dritten dürfen dabei nicht in den anderen fachbezogenen Teilfinanzplänen veranschlagt 
werden. Die Bildung eines solchen gesonderten Teilfinanzplans wird nachfolgend schematisch aufgezeigt (vgl. 
Abbildung).  
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Abbildung 316 „Der Teilfinanzplan für den Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 
 
Unter Steuerungsgesichtspunkten bietet es sich deshalb an, in jedem Haushaltsjahr die Einzahlungen und Aus-
zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde auch in diesem Teilfinanzplan, ggf. mit detaillierteren 
Angaben durch „davon-Vermerke“, und nicht nur im gemeindlichen Finanzplan zu veranschlagen. 
 
 
4.2 Zu Satz 2 (Darstellung großer Investitionen): 
 
4.2.1 Die Darstellung von Einzelmaßnahmen 
 
Nach den haushaltsrechtlichen Veranschlagungsregelungen ist vorgesehen, dass Investitionsmaßnahmen der 
Gemeinde oberhalb der vom Rat der Gemeinde festgesetzten Wertgrenzen als Einzelmaßnahmen gesondert im 
Teilfinanzplan zu veranschlagen sind. Durch die Festlegung von Wertgrenzen soll der Rat im Rahmen seines 
Budgetrechts entscheiden, ab welchem Investitionsvolumen eine Investition als Einzelmaßnahme im Haushalts-
plan der Gemeinde zu veranschlagen ist. Die Darstellung von einzelnen Investitionen in den Teilplänen des ge-
meindlichen Haushalts soll dabei insgesamt ein vollständiges Bild über die vorgesehene sowie die laufende In-
vestitionstätigkeit der Gemeinde bieten. Sie soll auch aufzeigen, wie die einzelne Investitionsmaßnahme von der 
Gemeinde abgewickelt werden soll bzw. bisher abgewickelt wurde und in welchem Umfang das Haushaltsjahr 
sowie Vorjahre und Folgejahre davon haushaltswirtschaftlich betroffen sind. Die konkrete Veranschlagung solcher 
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einzelner Investitionsmaßnahmen ist von der Gemeinde in dem dafür vorgesehenen Bereich des gemeindlichen 
Teilfinanzplans vorzunehmen.  
 
Den einzelnen Investitionsmaßnahmen der Gemeinde müssen dazu die dafür geplanten Ein- und Auszahlungen, 
Verpflichtungsermächtigungen und die bereitgestellten Mittel sowie die gesamten vor dem Haushaltsjahr voraus-
sichtlich getätigten Zahlungen zugeordnet werden. Diese Vorgaben erfordern, für die einzelnen Investitionsmaß-
nahmen auch die Gesamtbeträge der im Haushaltsjahr sowie in den Folgejahren vorgesehenen Einzahlungen 
und Auszahlungen gesondert anzugeben. Die bisher für die jeweilige Investitionsmaßnahme bereitgestellten 
Ermächtigungen zur Leistung der notwendigen Auszahlungen sind dabei unter Bezugnahme auf die Ansätze im 
Haushaltsplan und nicht bezogen auf die Zahlungsgrößen aus der gemeindlichen Finanzbuchhaltung gesondert 
auszuweisen. Die Darstellung der Einzelmaßnahmen im Teilfinanzplan muss dabei nicht auf die im Muster enthal-
tenen Angaben beschränkt bleiben (vgl. Anlage 9 B zu Nr. 1.6.4 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Sie kann von der Gemeinde eigenverantwortlich erweitert werden. 
 
In Einzelfällen kann es z. B. erforderlich sein, in der örtlichen Darstellung einer Investitionsmaßnahme im Teilfi-
nanzplan eine ergänzende Spalte „Weitere Jahre“ vor der letzten Spalte einzufügen. Diese Ergänzung ist dann 
sachlich sinnvoll, wenn die Umsetzung der Investitionsmaßnahme voraussichtlich nicht im Zeitraum der mittelfris-
tigen Ergebnis- und Finanzplanung, sondern erst in späteren Jahren abgeschlossen werden kann. Durch eine 
solche zusätzliche Angabe könnte eine bestehende Differenz zwischen den Beträgen im dargestellten Planungs-
zeitraum und der Gesamtsumme der Maßnahme beseitigt werden, die für die Adressaten der gemeindlichen 
Haushaltsplanung ohne besondere Erläuterungen nur schwer nachvollziehbar wäre.  
 
Unabhängig davon, ob eine solche Zusatzangabe im Teilfinanzplan erfolgt, sollte in allen Fällen, in denen eine 
Differenz zwischen den Beträgen im Planungszeitraum des Teilfinanzplans und der Gesamtsumme der Maßnah-
me erheblich ist, eine darauf bezogene textliche Erläuterung gegeben werden. Die Gemeinde hat eigenverant-
wortlich zu entscheiden, ob sie zu jeder einzelnen Investitionsmaßnahme weitere besondere Angaben macht, um 
die Verständlichkeit des aufzuzeigenden Gesamtbildes der dargestellten Investitionsmaßnahme zu verbessern. 
Sie kann dazu z. B. Angaben über den entstandenen Personalaufwand machen, wenn die konkreten Planungs-
unterlagen durch das eigene Personal erstellt wurden. Auch über die aktivierbaren Eigenleistungen der Gemein-
de, die der einzelnen Investitionsmaßnahme zugeordnet werden können, bieten sich entsprechende Angaben an. 
Solche Zusatzangaben können geboten sein, wenn z.B. eine Entscheidung über den Umfang und die Art der 
Ausführung einer Einzelmaßnahme zu treffen ist und die voraussichtlichen „tatsächlichen Gesamtkosten“ aufge-
zeigt werden sollen. Die einzelnen gemeindlichen Investitionsmaßnahmen können z.B. wie folgt veranschlagt 
werden (vgl. Abbildung).  
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Abbildung 317 „Der Teilfinanzplan für einzelne Investitionsmaßnahmen“ 
 
Die Muster für die Teilfinanzpläne sind den Gemeinden zur Anwendung empfohlen worden (vgl. Nr. 1.2.7 des 
Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBL. NRW. 6300).  
 
 
4.2.2 Die Festlegung von Wertgrenzen 
 
Unter dem Ziel der Stärkung des Budgetrechts des Rates der Gemeinde ist festgelegt worden, dass der Rat ei-
genverantwortlich unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse eine geeignete und sachgerechte Wertgrenze 
für die Abgrenzung von kleinen und großen Investitionen festzulegen hat (vgl. § 14 GemHVO NRW). Damit wird 
ein Rahmen für den Umgang der gemeindlichen Verwaltung mit der Planung und Ausführung von vorgesehenen 
Investitionsmaßnahmen geschaffen. 
 
Die örtlichen Gegebenheiten können dabei zutreffend berücksichtigen werden, insbesondere dann, wenn diese 
sich unmittelbar auf die Veranschlagung der Einzahlungen und Auszahlungen einer Investitionsmaßnahme im 
Haushaltsplan der Gemeinde auswirken. Der Bezug zu den vom Rat der Gemeinde festgelegten Wertgrenzen 
(vgl. § 14 GemHVO NRW) und damit die gesonderte Einzelveranschlagung der großen Investitionsmaßnahmen 
in den gemeindlichen Teilfinanzplänen stellt sicher, dass die erforderlichen Informationen über den Umfang der 
wichtigen gemeindlichen Investitionen im Haushaltsplan der Gemeinde unmittelbar erkennbar sind.  
 
Der Gemeinde bleibt es dabei eigenverantwortlich überlassen, ob durch den Rat der Gemeinde eine einheitliche 
Wertgrenze für alle Investitionsmaßnahmen der Gemeinde festgelegt wird. Die Wertgrenze kann z.B. aber auch 
nach Maßnahmen differenziert werden oder es kann eine fachbezogene Wertgrenze, z.B. nach haushaltsmäßi-
gen Produktbereichen, festgelegt werden. Außerdem obliegt es der Gemeinde, die Geltungsdauer solcher Fest-
legungen zu bestimmen. Dabei ist zu beachten, dass eine ausschließliche Festlegung in der Haushaltssatzung 
nur für das entsprechende Haushaltsjahr gilt, wenn nicht in jeder folgenden Haushaltssatzung diese Festlegung 
erneut getroffen wird (vgl. § 78 Absatz 3 GO NRW). Es bleibt aber der Gemeinde unbenommen, für Ausnahme-
fälle auch Sonderregelungen zu treffen.  
 
In den Fällen, in denen der Rat der Gemeinde dagegen auf die Festlegung einer Wertgrenze für gemeindliche 
Investitionen verzichtet, können die von einer Festlegung abhängigen gesetzlich bestimmten Vereinfachungen 
nicht von der Gemeinde genutzt werden. Von der Gemeinde ist in solchen Fällen dann jede gemeindliche Investi-
tion, unabhängig von ihrem Investitionsvolumen, in der gleichen Art und Weise zu behandeln und grundsätzlich 
im Sinne der haushaltsmäßigen Grundsätze als Einzelmaßnahme im jeweiligen Teilfinanzplan darzustellen (vgl. § 
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4 Absatz 4 Satz 2 GemHVO NRW). Um einen nicht zwingend erforderlichen Aufwand möglichst zu vermeiden, 
sollten sich der Rat der Gemeinde und die gemeindliche Verwaltung immer um eine einvernehmliche Festlegung 
einer allgemeingültigen Wertgrenze für aus örtlicher Sicht große gemeindliche Investitionen bemühen. 
 
 
4.3 Zu Satz 3 (Weitere Investitionsangaben): 
 
4.3.1 Die Pflicht zu weiteren Angaben 
 
Nach der Vorschrift sind von der Gemeinde bei jeder einzelnen im Teilfinanzplan darzustellenden Investitions-
maßnahme zusätzlich zu den maßnahmebezogenen Beträgen nach Satz 1 der Vorschrift auch die Investitions-
summe und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre 
anzugeben. Diese Angabepflichten müssen bei der gemeindlichen Haushaltsplanung insbesondere danach be-
trachten werden, ob nicht bereits durch die mehrjährige Zeitreihe im gemeindlichen Haushaltsplan und damit 
auch im Teilfinanzplan derartige Angaben enthalten sind (vgl. § 1 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
Die Investitionssumme dürfte deshalb bereits in vielen Fällen im gemeindlichen Haushaltsplan enthalten sein, 
wenn eine Investitionsmaßnahme einzeln zu veranschlagen ist. Es bedarf einer gesonderten Angabe über die 
bisher durch die Gemeinde bereitgestellten Finanzmittel, sofern bei der Veranschlagung von Auszahlungen für 
eine gemeindliche Investitionsmaßnahme erkennbar ist, dass diese Investitionsmaßnahme bereits vor dem Vor-
vorjahr des Haushaltsjahres begonnen worden ist. Ein gesonderter Hinweis sollte auch immer gegeben werden, 
wenn nur die beiden Vorjahre des Haushaltsjahres betroffen sind.  
 
Die Angaben zu den Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre sind im Grundsatz nur erforderlich, wenn 
auch vorgesehen ist, für die Investitionsmaßnahme gesonderte Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen. 
Durch die Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den gemeindlichen Haushalt können 
die Ansätze für die drei dem Haushaltsjahr folgende Planungsjahre gleichzeitig bereits für die Umsetzung oder 
Fortführung der Investitionsmaßnahme die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen darstellen (vgl. §§ 84 und 
85 GO NRW). Die Gemeinde hat darüber eigenverantwortlich zu entscheiden. Sie soll die notwendigen Informati-
onen in ihrem Haushaltsplan dazugeben. 
 
Bei der Veranschlagung von großen Investitionen im gemeindlichen Haushaltsplan ist zudem darauf zu achten, 
dass die gemeindlichen Leistungen auch als Herstellungskosten oder Anschaffungskosten nach § 33 Absatz 2 
und 3 GemHVO NRW zu bewerten sind, damit der anzuschaffende oder herzustellende gemeindliche Vermö-
gensgegenstand auch in der gemeindlichen Bilanz aktiviert werden kann. Andernfalls sind die Auszahlungen der 
Gemeinde als Unterhaltungs- oder Instandhaltungsaufwand einzuordnen und stellen dann auch Aufwendungen 
dar, die im gemeindlichen Ergebnisplan zu veranschlagen sind. 
 
 
4.3.2 Die Angaben über Eigenleistungen 
 
Bei der Gemeinde entstehen Materialaufwand und Personalaufwand, wenn eine Investitionsmaßnahme durch 
eigenes Personal durchgeführt wird. Bei der Herstellung von gemeindlichen Vermögensgegenständen erfolgen 
vielfach die Planung oder Bauleitung oder andere Herstellungsleistungen durch eigenes Personal oder durch 
Hilfsbetriebe der Gemeinde. In den Fällen, in denen die daraus entstehenden Aufwendungen auch Herstellungs-
kosten für die Gemeinde darstellen, ist diesem gemeindlichen Aufwand ein entsprechender Ertragswert gegen-
überzustellen. Der voraussichtliche Ertragswert ist im Ergebnisplan unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“ 
zu veranschlagen. Es ist in diesen Fällen angebracht, im betreffenden Teilfinanzplan diese gemeindlichen Auf-
wendungen als Teil der Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme und Eigenleistungen der Gemeinde nachricht-
lich aufzuzeigen. Bei diesen Leistungen sollte von der Gemeinde ggf. angegeben werden, ob es sich dabei um 
gemeindliche Aufwendungen handelt.  
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Mit den aktivierbaren Eigenleistungen der Gemeinde und deren Werterfassung in der gemeindlichen Ergebnis-
rechnung sind jedoch unmittelbar keine Investitionsauszahlungen für die Gemeinde verbunden. Deshalb darf 
regelmäßig kein entsprechender Auszahlungsbetrag bei den betreffenden Investitionen im Teilfinanzplan veran-
schlagt werden. Durch die nachrichtliche Darstellung des Wertes der aktivierbaren Eigenleistungen im Zusam-
menhang mit der betreffenden Investitionsmaßnahme sollen die gemeindlichen Gesamtkosten der Investitions-
maßnahme gegenüber den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft vollständig offen gelegt werden.  
 
 
5. Zu Absatz 5 (Bewirtschaftungsregelungen): 
 
Die zur Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregelungen (vgl. §§ 21 bis 
23 GemHVO NRW) sind nach dieser Vorschrift in den Teilplänen oder in der Haushaltssatzung auszuweisen, 
damit der Rat neben den haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen auch bestimmte Verfahrensweisen für die 
Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans bzw. die Bewirtschaftung der gemeindlichen Haushaltsmittel 
durch seinen Beschluss festlegen kann.  
 
In diesem Zusammenhang bietet es sich an, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans erkennbaren und sich 
nur auf bestimmte Teilpläne des Haushaltsplans beziehenden Bewirtschaftungsregelungen an den betreffenden 
Stellen im Haushaltsplan zu verankern. Bei einer teilplanübergreifenden Regelung oder einer Regelung von be-
sonderer Bedeutung für die gemeindliche Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr ist es jedoch angebracht, diese in 
die Haushaltssatzung der Gemeinde aufzunehmen, z.B. Fristen für die Neubesetzung einer Stelle. Mit diesen 
Möglichkeiten wird insgesamt das Recht des Rates der Gemeinde gesichert, die Umsetzung seiner Vorgaben im 
Rahmen der Bewirtschaftung des Haushaltsplans im Haushaltsjahr überwachen zu können.  
 
 
6. Zu Absatz 6 (Verzicht auf Haushaltspositionen): 
 
6.1 Der Verzicht im Rahmen der Haushaltsplanung 
 
Die Vorschrift stellt klar, dass Haushaltspositionen, die nicht zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde beitragen, ent-
behrlich sind und nicht mehr im gemeindlichen Haushaltsplan enthalten sein müssen. In den Teilplänen kann eine 
Haushaltsposition jedoch nur dann entfallen, wenn für das Haushaltsjahr, das Vorjahr oder das Vorvorjahr unter 
der betreffenden Position kein Betrag ausgewiesen ist oder in den drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungs-
jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine Ermächtigung veranschlagt werden soll (Zeitreihe 
von sieben Jahren nach § 1 Absatz 3 GemHVO NRW). Außerdem ist zu beachten, dass die Regelung nicht für 
den Ergebnisplan (vgl. § 2 GemHVO NRW) und den Finanzplan (vgl. § 3 GemHVO NRW) auf der Gesamtebene 
gilt. Durch die Festlegung von wenigen ausgewählten Haushaltspositionen auf dieser gemeindlichen Gesamtebe-
ne bedurfte es dort keiner gesonderten Verzichtsregelung.  
 
 
6.2 Die Wirkung auf den Jahresabschluss 
 
Die Verzichtsregelung wirkt sich auf den gemeindlichen Jahresabschluss aus, auch wenn keine gesonderten 
Bestimmungen über die Positionen in der Ergebnisrechnung und in der Finanzrechnung sowie in den Teilrech-
nungen im entsprechenden Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung getroffen wurden. Die Möglichkeit des 
Verzichts auf Haushaltspositionen in den Teilergebnisplänen und in den Teilfinanzplänen beschränkt den Wegfall 
von Haushaltspositionen aber auf die entsprechenden Teilrechnungen.  
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Es ist dabei von der Gemeinde zu berücksichtigen, dass die Teilrechnungen eine kürzere Zeitreihe enthalten als 
die Teilpläne und der Ist-Wert eines Haushaltsjahres wiederum zum Ist-Wert des Vorvorjahres eines neuen 
Haushaltsjahres wird und im Haushaltsplan auszuweisen ist. Außerdem ist zu beachten, dass die Regelung nicht 
für die Ergebnisrechnung (vgl. § 38 GemHVO NRW) und die Finanzrechnung (vgl. § 39 GemHVO NRW) auf der 
Gesamtebene gilt. Durch die Festlegung von wenigen ausgewählten Haushaltspositionen auf der gemeindlichen 
Gesamtebene bedurfte es dort keiner gesonderten Verzichtsregelung.  
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§ 5 
Haushaltssicherungskonzept 

 
1Im Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 der Gemeindeordnung sind die Ausgangslage, die Ursachen der 
entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. 2Das Haushaltssicherungs-
konzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten und darstellen, wie 
nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft 
dauerhaft ausgeglichen sein wird. 
 
 
Erläuterungen zu § 5: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Inhalte des Haushaltssicherungskonzeptes 
 
1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Mit dieser Vorschrift wird die Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW sowie die 
damit zu erreichenden Ziele näher bestimmt. Das Haushaltssicherungskonzept erfordert, ohne starre Formvorga-
ben festzulegen, Angaben zur aktuellen Ausgangslage, zu den Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung 
sowie zur vorgesehenen Beseitigung dieser Fehlentwicklung. Es soll auch dargestellt werden, wie nach Umset-
zung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft 
ausgeglichen sein wird. Dabei wird betrachtet, inwieweit die allgemeine Rücklage verringert werden soll, von 
einer geringen Inanspruchnahme bis hin zu dem Fall, dass innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- 
und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht werden soll. 
 
Die Gemeinde hat im Rahmen ihrer Haushaltssicherungspflicht unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 
geeignete Maßnahmen in ihr Konzept aufzunehmen. Die Konsolidierungsmaßnahmen müssen die fehlerhaften 
ergebnis- und finanzwirtschaftlichen Wirkungen der festgestellten Ursachen beseitigen bzw. zu verändern, um die 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde und die stetige Aufgabenerfüllung dauerhaft zu sichern. Die Ausgestaltung des 
Haushaltssicherungskonzeptes obliegt dabei jeder Gemeinde in eigener Verantwortung. Das örtliche Konzept 
darf jedoch nicht nur ein Bild über die örtlich notwendigen Sanierungsmaßnahmen darstellen, sondern muss auch 
die Controllingmaßnahmen und Strategien enthalten, um den Fortschritt zur Erreichung der angestrebten Ziele zu 
überwachen und zu messen. Es sollte dabei möglichst von einem zielorientierten Leitbild ausgegangen werden. 
 
Eine erhebliche Beeinträchtigung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft liegt vor, wenn die Gemeinde auf der 
Aktivseite ihrer Bilanz den gesonderten Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausweisen muss 
(vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 4 7 i.V.m. § 43 Absatz GemHVO NRW). In diesem Fall verstößt die Gemeinde gegen 
das Verbot der Überschuldung (vgl. § 75 Absatz 7 GO NRW). Sie muss schnellstmöglich geeignete Konsolidie-
rungsschritte umsetzen, um wieder Eigenkapital verfügbar zu haben. Durch sachgerechte Gegenmaßnahmen 
muss der Verzehr des Eigenkapitals beendet und wieder der Weg zur Erreichung des Haushaltsausgleichs be-
schritten werden, damit kein Verstoß mehr gegen das Überschuldungsverbot besteht.  
 
In solchen Fällen sollte ein gemeindliches Haushaltssicherungskonzept zu einem speziellen gemeindlichen Sa-
nierungskonzept im Sinne der Zwecke des § 76 Absatz 1 GO NRW werden. Es ist von der Gemeinde unter Be-
rücksichtigung ihrer besonderen haushaltswirtschaftlichen Lage ein örtliches geprägtes Sanierungskonzept unter 
der Zielsetzung, die Überschuldung zu beseitigen und dauerhaft zu vermeiden, aufzustellen. Ein solches Sanie-
rungskonzept muss dabei auch den Weg zu einem Jahresüberschuss aufzeigen, dabei durch gemeindliche Er-
träge die Überschuldung beseitigt werden kann. Das Erreichen des Haushaltsausgleichs nach § 75 Absatz 2 Satz 
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2 GO NRW ist in solchen Fällen nicht ausreichend. Ein solches Konzept stellt daher mit den darin enthaltenen 
Maßnahmen ein Sanierungskonzept, aber auch ein Eigenkapitalaufbaukonzept (EAK) der Gemeinde dar.  
 
 
1.2 Die Struktur der Konsolidierungsmaßnahmen  
 
Mit dem haushaltsrechtlichen Instrument „Haushaltssicherungskonzept“ soll die örtlich notwendige Konsolidierung 
eine konzeptionelle Grundlage sowie einen Rahmen erhalten. Gleichzeitig sollen darin aber auch die vorgesehe-
nen Maßnahmen mit ihren voraussichtlichen Wirkungen zur Erreichung der gesetzlichen und örtlichen Zielset-
zungen aufzeigt werden. Im Zusammenhang mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, die im gemeind-
lichen Haushaltsplan enthalten ist, müssen deshalb die vorgesehenen Maßnahmen soweit wie möglich konkreti-
siert werden (vgl. §§ 79 und 84 GO NRW). Mit Blick auf den Konsolidierungszeitraum muss von der Gemeinde 
aber auch ein Korridor für vorzunehmende Veränderungen eingeplant und/oder Alternativen im Rahmen der 
Umsetzung möglich sein, ohne das Gesamtziel zu gefährden.  
 
Die Gemeinde darf die Aufstellung ihres örtlichen Konzeptes jedoch nicht davon abhängig machen, ob eine Ge-
nehmigung des Konzeptes durch die Aufsichtsbehörde erreichbar ist. Sie muss unabhängig davon stetig das Ziel 
verfolgen, eine geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen und für die Zukunft dauerhaft sicherzustellen. 
Mit der Umsetzung des örtlichen Konzeptes muss auch erreicht werden, dass weitere Gefährdungen der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft möglichst frühzeitig erkannt werden können und geeignete Gegenmaßnahmen 
von der Gemeinde ergriffen werden. In diesem Konzept bedarf es zudem besonderer Erläuterungen und örtlicher 
Angaben um den Zusammenhang zwischen den Konsolidierungsmaßnahmen herstellen und den Weg zur Zieler-
reichung nachvollziehbar zu machen. Nachfolgend wird beispielhaft eine mögliche Grundstruktur eines gemeind-
lichen Konzeptes beispielhaft aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Struktur des Haushaltssicherungskonzeptes 
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Abbildung 318 „Die Struktur des Haushaltssicherungskonzeptes“ 
 
Für das gemeindliche Haushaltssicherungskonzept bietet sich im Grundsatz die gleiche produktorientierte Struk-
tur an, wie sie im Haushaltsplan der Gemeinde in Form von Teilplänen besteht. Aufbauend auf diesen Teilplänen 
kann auch das gemeindliche Haushaltssicherungskonzept strukturiert werden. Ausgehend von den für das erste 
Jahr geplanten Maßnahmen (Gepl.) können dann in den folgenden Jahren neue Maßnahmen hinzukommen oder 
die geplanten Maßnahmen vollständig oder teilweise ersetzt werden (Neu). Innerhalb der einzelnen Haushaltsjah-
re sollte dazu dann der Umfang der Veränderung betragsmäßig in Euro angegeben werden. Im Rahmen der 
Angaben zur weiteren Gesamtentwicklung der Gemeinde können auch die durch die Konsolidierungsmaßnahmen 
erzeugten Wirkungen in Geldwerten gemessen und angegeben werden. Bei mehrjährigen Maßnahmen ist es 
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dabei geboten, die ermittelten Gesamtbeträge jahresbezogen aufzuteilen. Die im Zeitablauf erfolgte Umsetzung 
der örtlichen Konsolidierungsmaßnahmen lässt sich auf diese Weise der Ausführung der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft besser zuordnen und für deren Adressaten nachvollziehbarer machen.  
 
 
2. Die Schwellenwerte nach § 76 GO NRW 
 
Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustel-
len und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder herge-
stellt ist (vgl. § 76 GO NRW). In der Vorschrift werden dazu drei Tatbestände benannt, bei deren Vorliegen die 
Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet ist (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Schwellenwerte für ein Haushaltssicherungskonzept 

 

 
1. durch Veränderungen der Haus-

haltswirtschaft innerhalb eines 
Haushaltsjahres der in der 
Schlussbilanz des Vorjahres aus-
zuweisende Ansatz der allgemei-
nen Rücklage um mehr als ein 
Viertel verringert wird oder  

 

 
Ist im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft er-
kennbar, dass der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszu-
weisende Ansatz der allgemeinen Rücklage (vgl. § 41 Absatz 
4 Nummer 1.1 GemHVO NRW) am Ende dieses Haushaltsjah-
res um mehr als ein Viertel verringert sein wird, löst dies un-
mittelbar die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssi-
cherungskonzeptes aus, d. h. für das Haushaltsjahr wird ein 
entsprechender Fehlbedarf erwartet, für den neben einer ggf. 
noch möglichen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 
auch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage notwendig 
wird.  
 

 
2. in zwei aufeinanderfolgenden 

Haushaltsjahren geplant ist, den 
in der Schlussbilanz des Vorjah-
res auszuweisenden Ansatz der 
allgemeinen Rücklage jeweils um 
mehr als ein Zwanzigstel zu ver-
ringern oder 

 

 
In den Fällen, in denen von der Gemeinde bei der Aufstellung 
des Haushalts jeweils ein negatives Jahresergebnis für zwei 
aufeinanderfolgende Haushaltsjahre geplant wird, mit der 
Folge, dass dann der in der Schlussbilanz des jeweiligen 
Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage 
jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern ist, entsteht 
für die Gemeinde die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssi-
cherungskonzeptes. Diese Pflicht besteht auch, wenn bei der 
Aufstellung des Haushalts ein negatives Jahresergebnis für 
das Haushaltsjahr und das folgende Planungsjahr oder für 
zwei aufeinanderfolgende Planungsjahren geplant wird, das 
voraussichtlich zu einer entsprechenden Verringerung der 
allgemeinen Rücklage in diesen zwei aufeinanderfolgenden 
Haushaltsjahren führen wird.  
 

 
3. innerhalb des Zeitraumes der 

mittelfristigen Ergebnis- und Fi-
nanzplanung die allgemeine 
Rücklage aufgebraucht wird.  

 

 
Die Verpflichtung der Gemeinde zur Aufstellung eines Haus-
haltssicherungskonzeptes entsteht, wenn bei der Aufstellung 
des Haushalts für das neue Haushaltsjahr von der Gemeinde 
ein voraussichtlich vollständiger Verzehr der allgemeinen 
Rücklage (vgl. Bilanzposten nach § 41 Absatz 4 Nummer 1.1 
GemHVO NRW) innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung geplant wird. Ein solcher voraussichtlich voll-
ständiger Verzehr der allgemeinen Rücklage legt offen, dass 
gravierende strukturelle Haushaltsdefizite bestehen und die 
geordnete Haushaltswirtschaft so nachhaltig gefährdet ist, 
dass nicht angenommen werden kann, ein ausgeglichener 
Haushalt sei bald wieder zu erreichen. Daher kann die Ver-
pflichtung der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssiche-
rungskonzeptes nicht erst zu dem Zeitpunkt ausgelöst werden, 
zu dem der Haushalt für das Haushaltsjahr, in dem der vo-
raussichtlich vollständige Verzehr der allgemeinen Rücklage 
eintritt, aufgestellt wird.  
 

Abbildung 319 „Die Schwellenwerte für ein Haushaltssicherungskonzept“ 
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Die Pflicht der Gemeinde, beim Überschreiten der in der Vorschrift bestimmten Schwellenwerte ein Haushaltssi-
cherungskonzept im Zeitpunkt der Haushaltsplanung als auch im Zeitpunkt der Bestätigung des Jahresabschlus-
ses aufzustellen, lässt nicht zu, die Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen jeweils nur streng getrennt 
nach den betreffenden Zeitpunkten zu betrachten. Vielmehr gebieten es der gemeindliche Haushaltsausgleich 
(Ausgleich in Planung und Rechnung eines Haushaltsjahres) sowie die mit der Aufstellung des Haushaltssiche-
rungskonzeptes verbundenen Ziele und Zwecke, dass in besonderen Fällen auch dann eine Pflicht der Gemeinde 
zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entsteht, wenn die Schwellenwerte im Jahresabschluss und 
in der Haushaltsplanung aufeinander folgender Haushaltsjahre überschritten werden.  
 
In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Pflicht, den Haushaltsausgleich schnellstmöglich wieder herzustel-
len, nicht einschränkungslos gelten kann. Der dafür zu bestimmende nächstmögliche Zeitpunkt ist auch unter 
Berücksichtigung des Zumutbaren festzulegen. Mit diesem Zeitpunkt ist nicht nur ein rein theoretischer Zeitpunkt 
gemeint, sondern ein Zeitpunkt, der unter Berücksichtigung der Pflichten und Möglichkeiten der Gemeinde er-
reichbar ist. Das Verhalten der Gemeinde bestimmt sich dabei nach den rechtlichen Vorgaben, die bestimmte 
Handlungen der Gemeinde vorsehen sowie der von der Gemeinde zu beachtenden Haushaltsgrundsätze. Daraus 
kann der Schluss gezogen werden, dass der Handlungsspielraum einer Gemeinde umso geringer ist, je größer 
der Jahresfehlbetrag der Gemeinde ist und je öfter ein solcher in den Haushaltsjahren entsteht, auch wenn zur 
Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs eine Höchstgrenze von zehn Jahren festgelegt worden ist.  
 
 
3. Die Beseitigung einer eingetretenen Überschuldung  
 
Bei einer eingetretenen Überschuldung der Gemeinde, die durch den Ansatz des Postens „Nicht durch Eigenkapi-
tal gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz aufgezeigt wird (vgl. § 43 Absatz 7 i.V.m. § 
41 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO NRW), müssen die Gegenmaßnahmen der Gemeinde zwingend auf den Auf-
bau von Eigenkapital ausgerichtet werden. Der Weg zur Beseitigung der Überschuldung schließt dabei nicht nur 
die notwendige Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs ein, sondern erfordert das Erreichen eines Jahres-
überschusses. Ein Eigenkapitalaufbau kann bei der Gemeinde nur gelingen, wenn die gemeindlichen Erträge die 
Aufwendungen der Gemeinde über einen längeren Zeitraum übersteigen (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 2 GO NRW). 
Die Vermeidung einer Erhöhung der Überschuldung ist dabei in die Betrachtung einzubeziehen (vgl. § 75 Absatz 
7 GO NRW). Die Gemeinde ist verpflichtet, die notwendigen Gegenmaßnahmen zielgerichtet zu bestimmen und 
umzusetzen, um eine Beendigung des Verstoßes gegen das Verbot der Überschuldung zu erreichen.  
 
Die Gemeinde muss schnellstmöglich den Stand erreichen, dass kein negatives Eigenkapital mehr zu bilanzieren 
ist, sodass auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz kein Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbe-
trag“ anzusetzen ist. Die Gemeinde muss dabei mit ihren Gegenmaßnahmen auch erreichen, dass eine Über-
schuldung auf Dauer gesehen nicht mehr eintritt. Diese Vorgaben erfordern ein geeignetes Konzept für einen 
nachhaltigen Eigenkapitalaufbau. Derzeit kann aber noch keine sinnvolle und sachgerechte Eigenkapitalgröße 
oder ein Wertansatz der allgemeinen Rücklage bestimmt werden (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 1 GemHVO NRW), 
der eine zu erfüllende Mindestanforderung für die Gemeinde oberhalb der Beseitigung der gemeindlichen Über-
schuldung darstellen könnte.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Satz 1 (Inhalte des Haushaltssicherungskonzeptes): 
 
1.1 Allgemeine Anforderungen 
 
Für eine Gemeinde besteht auch bei einer schwierigen haushaltswirtschaftlichen Lage grundsätzlich eine positive 
Fortführungsprognose für ihre Haushaltswirtschaft, denn eine Insolvenz ist für die Gemeinde nicht vorgesehen 
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(vgl. § 128 Absatz 2 GO NRW). Die Gemeinde hat grundsätzlich die Substanz und die Potenziale, trotz einer 
Krisensituation, auch wenn diese ggf. mehrjährig ist, und auch bei einer stark angespannten Liquidität bzw. bei 
Liquiditätsdefiziten, wieder den jährlichen Haushaltsausgleich zu erreichen und ihre stetige Aufgabenerfüllung auf 
Dauer zu sichern. Die Schritte zur Stabilisierung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft müssen jedoch von der 
Gemeinde unter besonderer Berücksichtigung der Ursache der bestehenden defizitären haushaltswirtschaftlichen 
Lage und grundsätzlich in eigener Verantwortung bestimmt werden. Das Sanieren der gemeindlichen Haushalts-
wirtschaft bedeutet für die Gemeinde, die Krisenzeichen wahrzunehmen, die Ursachen zu erkennen und zu be-
seitigen sowie eine dauerhafte Stabilität erreichen zu wollen. 
 
Die Gemeinde muss in einer defizitären haushaltswirtschaftlichen Lage in geeigneter Weise ziel- und zweckbe-
stimmt vorgehen. Dabei gilt es, die Sanierungswürdigkeit und die Sanierungsfähigkeit aller Elemente der ge-
meindlichen Aufgabenerfüllung zu prüfen und zu bewerten, sodass ein umfassendes Sanierungskonzept zur 
wirtschaftlichen Gesundung und Zukunftssicherung der Gemeinde auf den Weg gebracht werden kann. Es dürfte 
fast immer sinnvoll und sachgerecht sein, schnell, gezielt und konsequent die notwendigen Veränderungen vor 
Ort anzugehen, um das vorhandene haushaltsmäßige Defizit dauerhaft zu beseitigen. Dazu bedarf es einer sinn-
vollen und sachlichen Reihenfolge und Prioritätensetzung in der Umsetzung. Die Festlegungen sollten möglichst 
unter Einbeziehung der Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und ggf. weiterer Beteiligter erfolgen. 
Es muss eine positive Wirkung auf den gemeindlichen Haushalt erreicht und der gemeindliche Eigenkapitalver-
zehr beendet werden.  
 
Ein Haushaltssicherungskonzept als umfassendes Sanierungskonzept dient dabei der Gemeinde als zukunftsori-
entierter Leitfaden (Gesamtkonzept). Darin müssen die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die Sicherung 
der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde und die Steuerung eines ausgeglichenen Haushalts, einschließlich 
der dazu erforderlichen nachhaltigen Maßnahmen festgelegt sein. Gleichzeitig muss das Sanierungskonzept ein 
erweitertes Planungssystem als der Haushaltsplan enthalten, das als Handlungsrichtschnur dienen soll und das 
die konkreten und akuten Schritte beinhalten muss, die sofort und in der weiteren Zukunft von der Gemeinde zu 
gehen sind. Ein solches Handlungskonzept sollte auch Zwischenziele als Mess- und Kontrollpunkte zum zu errei-
chenden Gesamtziel enthalten. Die angestrebten Ergebnisse sowie die Chancen und Risiken für die Gemeinde 
sind dazu besonders herauszustellen. Bei einem Zusammenwirken der einzelnen Komponenten des örtlichen 
Sanierungskonzepts lässt sich dann eine Gesamtaussage für das künftige Handeln treffen.  
 
Die Inhalte sowie die zeitliche Dimension eines gemeindlichen Haushaltssicherungskonzepts sind aber auch 
immer von der aktuellen Krisensituation und den von der Gemeinde einzuschätzenden Zukunftsaussichten ab-
hängig. Die zeitliche Abfolge in diesem Konzept muss dabei von der Gemeinde so ausgestaltet sein, dass diese 
die vorgesehenen Maßnahmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten umsetzen kann und sie nichts Unmögliches von 
sich selbst verlangt bzw. für sich selbst festgelegt. Diese Sachlage erfordert, eine an den örtlichen Verhältnissen 
orientierte und durch die Machbarkeit geprägte konzeptionelle Zielsetzung festzulegen. Im Zusammenhang mit 
den Zwischenzielen, an denen die Entwicklung der Gemeinde zu messen ist, kann die Motivation der Gemeinde 
zur Fortsetzung der weiteren notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen gestärkt werden.  
 
 
1.2 Die inhaltliche Planung und Festlegung  
 
1.2.1 Die Ursachenanalyse 
 
Für die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes muss die Gemeinde ihre aktuelle Haushaltslage zutref-
fend einschätzen, um die Ursachen für den haushaltswirtschaftlichen „Sanierungsbedarf“ zu identifizieren und 
geeignete Sanierungsmaßnahmen entwickeln zu können. Die möglichen unterschiedlichen Ursachen sind dabei 
vielfach von zusammenhängender Natur oder stehen im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung in gegen-
seitiger Abhängigkeit voneinander. Es bedarf daher einer sorgfältigen Analyse der Ursachen und der Einbezie-
hung mehrerer vergangener Haushaltsjahre.  
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Die Ursachenanalyse ist aber auch von den Zukunftsaussichten der Gemeinde im Sinne von Risiken und Chan-
cen sowie einer bedarfsgerechten Aufgabenerfüllung und ihrer weiteren Entwicklung abhängig. Die dem Haus-
haltsjahr folgenden Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie die weiteren Jahre bis 
zur Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs dürfen deshalb nicht außer Betracht bleiben. Unter Berücksichti-
gung der tatsächlichen Verhältnisse der Gemeinde sowie unter Ausübung eines pflichtgemäßen Ermessens und 
der gewonnenen Kenntnisse über die Ursachen lassen sich mit den Adressaten der gemeindlichen Haushalts-
wirtschaft geeignete örtliche Sanierungsmöglichkeiten bestimmen und zu konkreten Inhalten des Haushaltssiche-
rungskonzeptes der Gemeinde machen.  
 
 
1.2.2 Die Schaffung eines zukunftsorientierten Bildes 
 
Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige 
Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). Sie hat zudem ihre Haushaltswirt-
schaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Diese Vorgaben erfor-
dern grundsätzlich, dass die Gemeinde möglichst eine defizitäre Haushaltslage vermeidet. Soweit eine solche 
Haushaltslage entstehen kann, soll die Gemeinde mit ihren Möglichkeiten zukunftsorientiert versuchen, ihre Er-
tragskraft bald möglichst wieder herzustellen und dauerhaft zu sichern.  
 
Bei einer Krise soll die Gemeinde den Haushaltskonsolidierungsprozess selbst so durchführen, dass die dauern-
de Leistungsfähigkeit und stetige Aufgabenerfüllung wieder erreicht wird. Sie soll eine haushaltswirtschaftliche 
Lage schaffen, durch die die künftigen Generationen nicht unnötig belastet werden sowie deren Zukunft dauerhaft 
gesichert wird. Diese Erfordernisse für die gemeindliche Haushaltskonsolidierung zeigen auf bzw. verdeutlichen, 
dass unter Beachtung des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit ein zukunftsorientiertes Bild der Ge-
meinde mit qualitativ hochwertigen Leitorientierungen als Kernaussagen geschaffen werden muss, damit dadurch 
geeignete Grundlagen für eine neue Ausrichtung auf ein nachhaltiges und zukunftsbezogenes Handeln der Ge-
meinde bestehen können.  
 
Die wirtschaftliche Lage bzw. die sich abzeichnende Ertragsschwäche der Gemeinde oder mögliche finanzielle 
Gegebenheiten verlangen bei einer Haushaltskonsolidierung die Festlegung neuer nachhaltiger Rahmenbedin-
gungen und Handlungsfelder vor Ort. Für den Weg dorthin bedarf es eines Maßnahmepaketes mit aufeinander 
abgestimmten Konsolidierungsmaßnahmen und nicht nur der Benennung einzelner Maßnahmen. Die neuen 
Rahmenbedingungen sollen zudem auch dazu beitragen, dass die Gemeinde sich ein ziel- und zukunftsorientier-
tes Profil gibt. Nur mit auf die gemeindliche Aufgabenerfüllung in der Zukunft ausgerichteten Visionen und Leitli-
nien lassen sich von der Gemeinde die notwendigen strategischen und operativen Ziele bestimmen und die an-
gestrebte Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft einhalten.  
 
Die örtlichen Ziele können und sollen dazu eine Leitorientierung für die gemeindliche Konsolidierung entfalten 
bzw. bieten, um auch die notwendige Haushaltswirksamkeit zu erreichen. Dabei gilt es, die gemeindliche Steue-
rung und das Finanzmanagement der Gemeinde unter Beachtung der einschlägigen haushaltsrechtlichen Vor-
schriften miteinander zu verknüpfen. Insgesamt gesehen kann und muss durch die Gemeinde ein örtlich gestalte-
tes handhabbares und auf ein wirtschaftliches Handeln ausgerichtetes System für die gemeindliche Haushalts-
konsolidierung und die künftige gemeindliche Haushaltswirtschaft entstehen.  
 
Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen daher die örtlich festgelegten produktorientierten Ziele unter Be-
rücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs 
überprüft sowie Leistungskennzahlen zur Zielerreichung ggf. neu bestimmt und mit den örtlichen Finanzzielen 
verknüpft werden. Die Ziele sind dabei zwischen dem Rat der Gemeinde und der gemeindlichen Verwaltung ab-
zustimmen. Auch die Öffentlichkeit sollte in diesen Prozess in geeigneter Weise eingebunden werden. Durch die 
benannten Verpflichtungen wird von der Gemeinde nichts Unmögliches verlangt, auch wenn es bei der Vielzahl 
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der örtlichen Aufgaben nicht immer einfach sein dürfte, geeignete messbare Ziele und Leistungskennzahlen zu-
kunftsbezogen festzulegen.  
 
Die Ausgangsbasis für den Einstieg in die örtlichen Aufstellungsarbeiten eines Haushaltssicherungskonzeptes 
kann der gemeindliche Haushaltsplan bieten, insbesondere mit den darin enthaltenen produktorientierten Teilplä-
nen, die entsprechend den örtlichen Verhältnissen und Bedürfnissen gebildet wurden (vgl. § 4 GemHVO NRW). 
Darauf aufbauend kann die neue Ausrichtung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft für die nächsten Planungs-
jahre festgelegt werden. Für das neue zukunftsorientierte Bild reicht i.d.R. die Zeit der mittelfristigen Ergebnis- 
und Finanzplanung nicht aus, vielmehr muss, orientiert an der gesetzlichen Vorgabe, dass spätestens im zehnten 
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr die Gemeinde den Haushaltsausgleich wieder erreichen soll, ein Überblick 
über ein Jahrzehnt gewonnen und mit belastbaren haushaltswirtschaftlichen Daten belegt werden. Auf diese 
Weise kann die gemeindliche Haushaltskonsolidierung, begleitet durch ein in sich stimmiges Zielsystem und eine 
kompetente und ressourcenverbrauchsorientierte Verwaltungsteuerung, ggf. mit dezentraler Ressourcenverant-
wortung, den Zielen und Zwecken der Haushaltskonsolidierung vollständig gerecht werden.  
 
 
1.2.3 Die Ziele und Strategien festlegen 
 
Die einzelnen Sanierungsziele der Gemeinde sind einerseits ausgehend von der bestehenden defizitären Haus-
haltslage der Gemeinde und ihrer Analyse sowie der Identifikation der örtlichen Ursachen für die unzureichende 
haushaltswirtschaftlichen Lage der Gemeinde festzulegen und im Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde 
darzustellen. Andererseits sollten die zu erreichenden Ziele, z. B. die Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs 
und die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, in eine Zielhierachie eingebunden werden. Durch zusätzliche 
messbare Zwischenziele könnte zudem die Umsetzung der notwendigen Konsolidierungsschritte gefördert wer-
den. Die Festlegung der einzelnen Ziele bedarf auch der vorherigen Betrachtung der darauf wirkenden Einfluss-
faktoren und des möglichen Anwendungsbereiches sowie der Entscheidung, ob auch geeignete Kennzahlen zur 
Anwendung kommen sollen, z. B. die Kennzahlen aus dem „NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“, das mit 
Runderlass des Innenministeriums veröffentlicht wurde.  
 
Im gemeindlichen Haushaltssicherungskonzept sollten auch die vorgesehenen Sanierungsstrategien der Ge-
meinde nicht fehlen, die einen Bezug zu den von der Gemeinde festgelegten, umsetzbaren Sanierungsmaßnah-
men haben müssen. Dadurch wird aufgezeigt, auf welche Art und Weise die Gemeinde den Weg zur schnellst-
möglichen Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs bewältigt werden will. Dabei sollte die vorgesehene Strate-
gie nachvollziehbar dargestellt werden. In diesem Zusammenhang muss von der Gemeinde auch gewährleistet 
werden, dass die örtlichen Sanierungsziele und Sanierungsmaßnahmen aufeinander abgestimmt sind, um die 
gewünschten haushaltsmäßigen Wirkungen entfalten zu können. In dieses Zusammenspiel von Zielen und Maß-
nahmen sind die zeitliche Umsetzungsplanung der Gemeinde sowie ihr Controlling einzubinden.  
 
 
1.2.4 Die Sanierungspotentiale erschließen 
 
Als Einstieg in die gemeindliche Haushaltskonsolidierung sind neben einzelfallbezogenen Maßnahmen auch 
pauschale Maßnahmen ohne Berücksichtigung von Fach- und Sonderinteressen denkbar. Solchen aufgabenbe-
reichsübergreifenden Maßnahmen sollte bei Bedarf eine differenzierte Konsolidierung anhand einer vorgenom-
menen Aufgabenkritik folgen und deren haushaltswirtschaftliche Wirkungen unter Einbeziehung der steuerungs-
relevanten Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan erschlossen werden. Es hat sich z. B. in der Vergangenheit 
gezeigt, dass allein der Abbau staatlicher Standards keine Konsolidierungspotentiale erschließt, wenn sich daran 
keine kritische Überprüfung der Möglichkeiten zur bedarfsgerechten Ausfüllung dieser Entscheidungsfreiräume 
durch die Gemeinde anschließt.  
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Bei den pflichtigen Aufgaben der Gemeinde sind ebenso die Möglichkeiten einer Reduzierung der Aufwendungen 
durch eine Überprüfung der Art, des Umfanges und der Ermessensausübung sachgerecht auszuschöpfen. Die 
gesetzlichen Verpflichtungen der Gemeinde sind daher mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstigste 
Weise sachlich und sinnvoll zu erledigen, ggf. auch in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden. Bei der Prüfung 
von Sanierungspotential für die gemeindliche Haushaltssanierung können deshalb auch freiwillige Leistungen der 
Gemeinde nicht außer Betracht bleiben. Die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde muss auf Sanierungs-
potentiale überprüft werden, denn auch daraus entstehen veränderbare haushaltswirtschaftliche Wirkungen, z. B. 
durch eine Reduzierung von Abschreibungs- und Zinslasten oder ggf. durch den Verzicht auf nicht zwingend 
erforderliche Investitionsvorhaben aus Gründen der Folgekosten.  
 
In diesem Rahmen bieten die Positionen des gemeindlichen Haushaltsplans eine wichtige Hilfe für die Feststel-
lung möglicher haushaltswirtschaftlicher Verbesserungen (Erhöhung der Erträge, Reduzierung der Aufwendun-
gen) oder Veränderungen) durch die Gemeinde (vgl. § 2 GemHVO NRW). Auch die Entscheidungen der Ge-
meinde über die Niederschlagung und den Erlass von gemeindlichen Ansprüchen sowie der Verzicht auf Erträge 
aus anderen örtlichen Gründen dürfen bei der Erschließung von Sanierungspotential von der Gemeinde nicht 
ausgeschlossen werden (vgl. § 26 GemHVO NRW). In die örtliche Analyse und Prüfung sollen daher alle Fachbe-
reiche der gemeindlichen Verwaltung, aber auch die Betriebe der Gemeinde einbezogen werden. Das gemeindli-
che Haushaltssicherungskonzept dient auch dazu, eine neue haushaltswirtschaftliche Basis zu schaffen, auf der 
die Gemeinde den Haushaltsausgleich jährlich wieder erreichen und die stetige Aufgabenerfüllung gewährleisten 
sowie dauerhaft sichern kann. 
 
 
1.2.5 Die Auswahl von Maßnahmen 
 
Die Gemeinde muss im Rahmen ihrer Pflicht zur Haushaltskonsolidierung eigene Sanierungspotentiale unter 
Berücksichtigung der örtlichen Ausgangssituation für die Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs aufspüren. 
Die Auswahl von Art und Umfang gemeindlicher Konsolidierungsmaßnahmen erfordert daher eine Aufgabenkritik, 
bei der das gesamte Leistungsangebot der Gemeinde mit dem Ziel der Rückführung auf ein bedarfsgerechtes 
niedrigeres Niveau untersucht werden muss. Bei der Auswahl von Maßnahmen sind deshalb die örtlichen Fach- 
und Sonderinteressen bereits im frühen Stadium der Vorbereitung der gemeindlichen Verwaltung für ein Haus-
haltssicherungskonzept in die konzeptionellen Arbeiten der Haushaltskonsolidierung einzubinden.  
 
Es gilt in solchen Fällen, die Formen und den Umfang möglicher Maßnahmen insoweit abzusichern, dass es 
durch eine entsprechende spätere Umsetzung zu einer dauerhaften Veränderung kommt, die ggf. auch mit Ein-
schränkungen verbunden sein kann. Die Maßnahmen sollten daher durch die einzelnen Aufgabenbereiche mög-
lichst mitgetragen, ggf. mindestens hingenommen werden. Die dafür notwendige verwaltungsmäßige Abstim-
mung kann z. B. durch eine „Haushaltssicherungskommission“ koordiniert werden, wenn eine solche Vorgehens-
weise sachlich sinnvoll und wünschenswert ist, und durch ein solches Gremium die Zielerreichung der Haushalts-
konsolidierung verbessert werden kann.  
 
Die örtliche Auswahl von Maßnahmen kann auch kleinere Veränderungen in der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft oder der Aufgabenerfüllung der Gemeinde beinhalten, denn auch solche Anpassungen können zur Haus-
haltssanierung beitragen und sich in der Summe durchaus zu bedeutenden Sanierungsleistungen summieren. 
Insgesamt erfordert daher ein Haushaltssicherungskonzept das Setzen neuer Aufgabenschwerpunkte und die 
eigene strikte Bereitschaft zur Wiederherstellung eines dauerhaften Hausausgleichs auch unter der Einbeziehung 
organisatorischer Maßnahmen. Solche Veränderungen erfordern, den Rat der Gemeinde, der das Haushaltssi-
cherungskonzept im Rahmen der gemeindlichen Haushaltssatzung zu beschließen hat, frühzeitig in die Überle-
gungen und Entscheidungen der gemeindlichen Verwaltung einzubinden.  
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1.2.6 Die Maßnahmeentscheidungen  
 
Nach den Zielsetzungen der §§ 75 und 76 GO NRW i.V.m. § 5 GemHVO NRW müssen die Sanierungsmaßnah-
men der Gemeinde schwerpunktmäßig gesetzt werden, um schnellstmöglich die notwendigen haushaltswirt-
schaftlichen Wirkungen zu entfalten. Sie dürfen sich daher nicht nur auf die Aufwendungen im gemeindlichen 
Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung beziehen, sondern es müssen auch die Erträge der Gemeinde darin 
einbezogen werden. Das Vorgehen gilt gleichermaßen für den Finanzplan bzw. die Finanzrechnung der Gemein-
de, denn die Investitionstätigkeit der Gemeinde löst durch die Anschaffung oder Herstellung abnutzbarer Vermö-
gensgegenstände neue zukunftsbezogene Belastungen durch die jährlichen Abschreibungen aus. In diesem 
Zusammenhang sind auch die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen der Gemeinde zu betrachten, die zur Erhö-
hung der Liquidität der Gemeinde führen und durch die entstehenden Zinszahlungen eine haushaltsmäßige Be-
lastung in Form von Aufwendungen mit sich bringen.  
 
Unter Wahrung des Grundsatzes der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung sowie unter Berücksichtigung der 
absehbaren finanzwirtschaftlichen Belastungen und einer flexiblen Anwendung von Sanierungsmaßnahmen muss 
die Zielerreichung mit den tatsächlichen Möglichkeiten der Gemeinde abgewogen werden. Ein solches Vorgehen 
kann tragfähig sein, wenn auf eingefahrene Wege verzichtet werden kann und Anstrengungen unternommen 
werden, das tatsächlich Mögliche zur Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs und seines dauerhaften Erhalts 
umzusetzen. Eine schematische Benennung von Sanierungsmaßnahmen, die sich aus dem Prüfungsgeschehen 
der Aufsichtsbehörden oder aus möglichen Auflagen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten ande-
rer Gemeinden ableiten lassen, stehen der Pflicht zur Aufstellung eines ordnungsmäßigen Haushaltssicherungs-
konzeptes entgegen. In den Maßnahmeentscheidungen ist zudem zu berücksichtigen, ob und in welchem Um-
fang gemeindliche Betriebe in die Haushaltskonsolidierung einbezogen werden.  
 
 
1.2.7 Die Darstellung der Planinhalte 
 
Die Gemeinde hat eigenverantwortlich die notwendigen Festlegungen zur Haushaltssanierung in ihrem Haus-
haltssicherungskonzept zu treffen. Ausgehend von der Ursachenanalyse, der Schaffung eines zukunftsorientier-
ten Bildes und der Festlegung von Zielen und Strategien sind i.d.R. Sanierungspotentiale erschlossen und Konso-
lidierungsmaßnahmen ausgewählt worden, um den Haushaltsausgleich wieder zu erreichen und die stetige Auf-
gabenerfüllung dauerhaft zu sichern. Die Entscheidungen über die notwendigen örtlichen Maßnahmen führen 
dabei zu einem Haushaltssicherungskonzept, das Angaben für alle Planungsjahre, über die Ertrags- und Auf-
wandsarten nach den verbindlichen Haushaltspositionen, aufgegliedert nach den verbindlichen Produktbereichen 
unter Angabe der Ziele und Leistungskennzahlen enthalten sollte (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Konsolidierung im Haushaltssicherungskonzept 

 
 

HAUSHALTSENTWICKLUNG 

Produktbereiche (PB) 

 
 

ZEITREIHE 
1. 

Jahr 
2. 

Jahr 
3. 

Jahr 
4. 

Jahr 
5. 

Jahr 
6. 

Jahr 
7. 

Jahr 
8. 

Jahr 
9. 

Jahr 
10. 

Jahr 

PB 
Sport- 
förd. 

 
Ziele 

 

 
Erträge 

(nach Arten) 

 

 
Aufwendungen 

(nach Arten) 

 

 
Leistungskennzahlen 

 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 5 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1378 

 
Die Konsolidierung im Haushaltssicherungskonzept 

 
 

Erläuterungen 
 

 
Sonstiges 

 

Andere 
PB 

 
Erträge 

(nach Arten) 

 

 
Aufwendungen 

(nach Arten) 

 

 
 

Jahresergebnis 
 

          

 
EIGENKAPITALENTWICKLUNG 

 Ausgangsjahr 1. 
Jahr 

2. 
Jahr 

3. 
Jahr 

4. 
Jahr 

5. 
Jahr 

6. 
Jahr 

7. 
Jahr 

8. 
Jahr 

9. 
Jahr 

10. 
Jahr 

Aus- 
gleichs- 

rück- 
lage 

Inan- 
spruch- 
nahme 

X 
 

 
Bestand 

 
 

 

Allgem. 
Rück- 
lage  

Ver-
ringe-
rung 

X 
 

 
Bestand 

 
 

 

 
ENTWICKLUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN LAGE 

1. Ursachen- und Ent-
wicklungsanalyse 

 

2. 
Gesamtziele 
und deren 

Veränderungen 

 

3. 

Erläuterungen 
zur Umsetzung 

der Maßnahmen 
und zu 

Veränderungen 

 

Abbildung 320 „Die Konsolidierung im Haushaltssicherungskonzept“ 
 
 
1.3 Die Grundsätze für die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten 
 
Bei der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes durch die Gemeinde können auch einige Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung Anwendung finden, deren Inhalte dann auf die gemeindliche Haushaltskonsolidie-
rung bezogen werden müssen. Die generellen Anforderungen an ein gemeindliches Haushaltssicherungskonzept 
spiegeln die folgenden Grundsätze wieder (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze für Haushaltssicherungskonzepte 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Grundsatz  
der Vollständigkeit 

 
Nach diesem Grundsatz soll das Haushaltssicherungskonzept die 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde als 
Ausgangslage vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet darstel-
len. Aber auch die Konsolidierungsmaßnahmen, die Ziele sowie der 
zeitliche Umfang der Maßnahmen und deren haushaltswirtschaftli-
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Die Grundsätze für Haushaltssicherungskonzepte 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 
chen Auswirkungen hat das Haushaltssicherungskonzept zu enthal-
ten. 
 

Grundsatz  
der Richtigkeit  

und Willkürfreiheit 
 

 
Nach diesem Grundsatz müssen die Angaben im Haushaltssiche-
rungskonzept die Realität bei der Gemeinde möglichst genau abbil-
den, sodass die vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen daraus 
begründbar und nachvollziehbar sowie objektiv richtig und willkürfrei 
sind. Sie müssen sich in ihren Aussagen mit den zugrunde liegen-
den Gegebenheiten bei der Gemeinde decken, sodass im Rahmen 
der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes die Geeig-
netheit der Maßnahmen bestätigt werden kann.  
 

Grundsatz  
der Verständlichkeit 

 
Nach diesem Grundsatz sind die Informationen im Haushaltssiche-
rungskonzept für den Rat und die Bürger als Öffentlichkeit so auf-
zubereiten und verfügbar zu machen, dass die wesentlichen Infor-
mationen über die aktuelle wirtschaftliche Lage, die Konsolidie-
rungsmaßnahmen und die zeitliche Dimension zur Wiedererrei-
chung des Haushaltsausgleichs klar ersichtlich und verständlich 
sind.  
 

Grundsatz  
der Aktualität 

 
Nach diesem Grundsatz ist ein enger zeitlicher Bezug zwischen 
dem Zeitraum, in dem das Haushaltskonsolidierungskonzept umge-
setzt werden soll, den Konsolidierungsmaßnahmen und den Ergeb-
nissen, über die jährlich im gemeindlichen Jahresabschluss Re-
chenschaft gegeben wird, und der Veröffentlichung herzustellen. 
 

Grundsatz  
der Klarheit  

und Übersichtlichkeit 

 
Die Gliederung des gemeindlichen Haushaltssicherungskonzeptes 
muss klar und übersichtlich sein. Die Konsolidierungsmaßnahmen 
sind jahresbezogen zu gliedern und in sinnvoller Weise zu einem 
Gesamtbild zusammenzufassen. 
 

Grundsatz  
der Wesentlichkeit 

 
Der Grundsatz der Wesentlichkeit konkretisiert den Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit insoweit, als er bestimmt, dass aus der Anwen-
dung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit nur dann ein Verzicht 
auf Maßnahmen begründet werden kann, wenn sich hieraus keine 
Nachteile für die Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs erge-
ben. Er kann dabei quantitativ in einem bestimmten Wert als auch 
qualitativ in einer Eigenschaft zur Anwendung kommen. Die We-
sentlichkeitsgrenze ist dabei aus der Bedeutung des jeweiligen 
örtlichen Sachverhaltes im Rahmen der Umsetzung des Haushalts-
sicherungskonzeptes abzuleiten. Die Anwendung der Wesentlich-
keit ist davon abhängig, wie sich die wirtschaftlichen Entscheidun-
gen und auf die Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs auswir-
ken. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass mehrere Abweichun-
gen für sich allein betrachtet als unwesentlich anzusehen sind, 
zusammen aber durchaus als wesentlich zu bewerten sind.  
 

Grundsatz  
der Vorsicht 

 
Das Vorsichtsprinzip beinhaltet, bei der Darstellung des möglichen 
Ergebnisses der künftigen Umsetzung der vorgesehenen Konsoli-
dierungsmaßnahmen und damit die künftige wirtschaftliche Lage 
vorsichtig unter Wahrung der Interessen des Rates, der Bürgerin-
nen und Bürger sowie der Gläubiger und der Geschäftspartner der 
Gemeinde einzuschätzen. Eine vorsichtige Darstellung der Umset-
zung der Konsolidierungsmaßnahmen und der künftigen wirtschaft-
lichen Lage der Gemeinde verhindert eine Überforderung der ge-
meindlichen Leistungsfähigkeit. Diese Vorgabe enthält eine ange-
messene Berücksichtigung von Risiken und Verlusten im Rahmen 
der Konsolidierung und erfüllt damit auch den Zweck, eine nicht 
gerechtfertigte Belastung zukünftiger Generationen zu vermeiden. 
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Der Gemeinde wird damit ein Beurteilungsspielraum bei der An-
wendung des Vorsichtsprinzips eingeräumt. Sie soll den einzelnen 
örtlichen Sachverhalt weder zu optimistisch noch zu pessimistisch 
beurteilen. Dieses haushaltsrechtliche Prinzip hat aber noch beson-
dere Ausprägungen in Form des Realisationsprinzips und des 
Imparitätsprinzips.  
 

Abbildung 321 „Die Grundsätze für Haushaltssicherungskonzepte“ 
 
Durch diese Grundsätze wird die Beurteilung der Aufsichtsbehörde unterstützt, ob ein gemeindliches Haushalts-
sicherungskonzept als ordnungsgemäß gelten kann, denn dieses muss den haushaltsrechtlichen Anforderungen 
entsprechen. Die Grundsätze bedingen jedoch nicht, dass das gemeindliche Haushaltssicherungskonzept in einer 
bestimmten Art und Weise aufgestellt sein muss. 
 
 
1.4 Die Angabeformen im Haushaltssicherungskonzept 
 
1.4.1 Die Angaben für die ersten drei Planungsjahre 
 
Die Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes beinhaltet, dass darin zu den 
Konsolidierungsmaßnahmen jahresbezogene Angaben im Sinne der fünfjährigen mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung, also mindestens für das Haushaltsjahr und die diesem folgenden drei Planungsjahre enthalten 
sein sollen. Auf diese Angaben kann nicht verzichtet werden, auch wenn Haushaltsausgleich z.B. im zweiten 
Planungsjahr erreicht wird. Ein Ziel der Haushaltskonsolidierung ist es, dass der Haushaltsausgleich dauerhaft 
gesichert werden soll, sodass ggf. die Umsetzung weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich ist. Die Form 
und Detaillierung der Angaben im Haushaltssicherungskonzept soll daher der mittelfristigen Haushaltsplanung 
der Gemeinde entsprechen.  
 
Die für ein gemeindliches Haushaltssicherungskonzept getroffene Regelung, dass die Genehmigung dafür nur 
erteilt werden kann, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das 
Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird, gibt keine 
Veranlassung, die örtliche Festlegung über die Detaillierung der gemeindlichen Haushaltsplanung für die drei 
dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre zu verändern. Für die gemeindliche Haushaltsplanung bestehen 
haushaltsrechtlich nur Mindestvorgaben für die Haushaltspositionen des Ergebnisplans und des Finanzplans (vgl. 
§§ 2 und 3 GemHVO NRW). Diese Vorgaben sollen auch beim örtlichen Haushaltssicherungskonzept in der glei-
chen Art und Weise zur Anwendung kommen.  
 
 
1.4.2 Die Angaben für die weiteren Planungsjahre 
 
1.4.2.1 Die Angaben nach den verbindlichen Haushaltspositionen 
 
Die Aufstellung eines gemeindlichen Haushaltssicherungskonzeptes kann dazu führen, dass die dafür vorzuneh-
mende „Haushaltsplanung“ über die fünfjährige mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (vgl. § 84 GO NRW) 
hinausgehen muss. Die im Haushaltssicherungskonzept ggf. aufzuzeigenden weiteren Planungsjahre bis zur 
Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs können einschließlich der Vorjahre mehr als zehn Jahre umfassen. 
Bei einem gemeindlichen Sanierungskonzept können ggf. noch weitere Jahre nach dem Haushaltsjahr als Ursa-
chenjahr dazu kommen.  
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Die Fortsetzung der Haushaltsplanung für die Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum 
zehnten Jahr nach dem Haushaltsjahr wirkt sich unmittelbar auf die Art und Weise der im Haushaltssicherungs-
konzept oder im Sanierungskonzept darzustellenden Haushaltspositionen aus. Es dürfte für diesen Zeitraum 
sachlich nicht vertretbar sein, die jahresbezogenen Daten in der gleichen Detailliertheit zu fordern, wie diese für 
den gemeindlichen Haushaltsplan vorgeben ist. Um möglichst sichere Angaben zu den voraussichtlichen Erträge 
und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu erhalten, sollte die Angabepflicht der Gemeinde 
auf den Umfang an Daten beschränkt werden, die im gemeindlichen Ergebnisplan und im Finanzplan mindestens 
als Haushaltspositionen enthalten sein müssen (vgl. §§ 2 und 3 GemHVO NRW). Diese Möglichkeit stellt einen 
sachlich vertretbaren Verzicht der Detaillierung haushaltswirtschaftlicher Plandaten dar. 
 
Für die Aufstellung eines gemeindlichen Haushaltssicherungskonzeptes ist es zwingend notwendig, dass mög-
lichst belastbare Daten aus der gemeindlichen Haushaltsplanung die Grundlage für die auszuwählenden und 
umzusetzenden Konsolidierungsmaßnahmen vor Ort bilden. In welchem Umfang ein solcher Verzicht bzw. Sum-
menangaben in Betracht kommen, z. B. bei der Darstellung der gemeindlichen Steuerkraft, ist dabei unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Verhältnisse von der Gemeinde zu entscheiden. Ggf. ist in die Beurteilung die örtliche 
Aufsichtsbehörde einzubinden. Diese Möglichkeit hindert die Gemeinde gleichwohl nicht, auch kleinteilig den Weg 
zur Erreichung des Haushaltsausgleichs zu planen, z. B. weil sie dann ggf. auf ihren Konten im örtlichen Bu-
chungsgeschäft aufbauen kann. 
 
 
1.4.2.2 Die Angaben nach den verbindlichen Produktbereichen 
 
Die geplante und in einem Haushaltssicherungskonzept oder Sanierungskonzept darzustellende wirtschaftliche 
Entwicklung der Gemeinde und die Erreichung des Haushaltsausgleichs werden nur nachvollziehbar und ver-
ständlich, wenn auch die gemeindliche Aufgabenerfüllung im Einzelnen in die haushaltswirtschaftliche Konsolidie-
rungsplanung einbezogen und die dadurch entstehenden jahresbezogenen Ergebnisse aufgezeigt werden. Dazu 
müssen die Daten nicht zwingend kleinteilig ermittelt werden. Für die Sicherung und Belastbarkeit der Daten im 
Rahmen eines gemeindlichen Haushaltssicherungskonzeptes kann auf detaillierte Angaben verzichtet werden, 
die üblicherweise für die örtliche Steuerung aufgabenbezogen zu ermitteln sind. Eine größere Aussagekraft ha-
ben örtliche Daten aus Teilplänen, die nach den verbindlichen Produktbereichen aufgestellt werden, so dass aus 
sachlichen Gründen auf derartige Angaben nicht verzichtet werden sollte. Die verfügbaren Daten aus örtlich an-
ders gebildeten produktorientierten Teilplänen im gemeindlichen Haushaltsplan, z. B. nach Produkten, sollen 
dann bis auf die Produktbereichsebene zusammengeführt werden.  
 
In diesem Zusammenhang ist auch das zukunftsorientierte Bild der Gemeinde zu berücksichtigen, an dem die 
Gestaltung der künftigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde ausgerichtet werden soll. Die Prüfung und Festlegung 
eines möglichen produktorientierten Veränderungspotentials muss dabei nicht zwingend nur zu einer Möglichkeit 
führen. Vielmehr bietet sich ein Rahmenkonzept an, dass mehrere Wege zur Veränderung und Zielerreichung 
zulässt, z.B. ausgehend von einem Grundmodell über Zwischenmodelle zum umzusetzenden Modell. Diese Vor-
gehensweise erfordert dabei ein „Kontrollmodell“, das so konzipiert ist, als würde die Gemeinde die gesetzlichen 
Vorgaben ohne Rücksicht auf die Unwägbarkeiten im Zeitablauf fristgerecht erfüllen. Dazu muss allgemein zuläs-
sig sein, dass im Zeitablauf der Umsetzung von Haushaltssicherungsmaßnahmen ggf. auch Veränderungen des 
„Kontrollmodells“ vorgenommen werden, um zeitkonform und sachgerecht auf eine neu entstandene wirtschaftli-
che Lage der angemessen zu reagieren. 
 
 
1.4.2.3 Die Angaben unter Einbeziehung der Ziele 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht beinhaltet, dass auch die Nachhaltigkeit des haushaltswirtschaftlichen Han-
delns der Gemeinde, bei der Aufstellung und Umsetzung eines Haushaltssicherungskonzeptes oder eines Sanie-
rungskonzeptes berücksichtigt werden muss. Das gemeindliche Jahresergebnis als „Erfolg des Handelns“ soll 
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möglichst mit den Inhalten des gemeindlichen Leitbildes abgewogen bzw. damit in Ausgleich gebracht werden. 
Bereits aufgrund des gesetzlichen Gebotes der Einhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit bzw. der Sicherung 
der stetigen Aufgabenerfüllung als Haushaltsgrundsatz sowie des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit 
kommt der Nachhaltigkeit bei der Festlegung der auf die Haushaltskonsolidierung ausgerichteten Ziele eine hohe 
Bedeutung zu (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 und § 75 Absatz 1 GO NRW).  
 
Im Rahmen der Festlegung der Zielerreichung für die Umsetzung von Konsolidierungs- und Sanierungsmaßnah-
men müssen bei der Messung des Ressourceneinsatzes und des Ressourcenverbrauchs den nachhaltigen zu-
kunftsbezogenen Wirkungen eine ausreichende Beachtung geschenkt werden. Die Nachhaltigkeit muss dabei 
anhand von Nachhaltigkeitszielen der Gemeinde bei denen die Art und Weise von sozialen, ökologischen und 
ökonomischen Wirkungen zu berücksichtigen sind, aus dem haushaltsmäßigen Konsolidierungshandeln der Ge-
meinde heraus entstehen. Die Gemeinde muss daher hinsichtlich der Nachhaltigkeit ihre Haushaltsplanung und 
ihre Zielsetzungen grundsätzlich und möglichst jährlich im Zeitablauf der Konsolidierungs- oder Sanierungsphase 
überprüfen sowie ihr geplantes Verwaltungshandeln mit konkreten Inhalten füllen.  
 
Durch die Einbindung der Nachhaltigkeit in die gemeindliche Zielbestimmung kann zudem ein Gesamtzusam-
menhang mit anderen zweck- und adressatenbezogenen Festlegungen des haushaltswirtschaftlichen Handelns 
der Gemeinde hergestellt werden, wobei sowohl positive als auch negative Auswirkungen des gesamten haus-
haltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde unter Berücksichtigung der Informationsinteressen offen gelegt 
werden sollten. Die Möglichkeit zu einem Gesamtbild, bezogen auf die Zielbestimmungen und die Umsetzung 
notwendiger örtlicher Maßnahmen ist sachlich erforderlich, und dient der Nachvollziehbarkeit und der Steuerung 
auf dem Wege zur Wiederherstellung des gemeindlichen Haushaltsausgleichs und einer dauerhaften Sicherung 
der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde.  
 
 
1.4.2.4 Die Angaben über Leistungskennzahlen 
 
Die Gemeinde soll für ihre Aufgabenerfüllung nicht nur produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des ein-
setzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festlegen, sondern auch 
Leistungskennzahlen zur Messung der Zielerreichung bestimmen und neben den Zielen ihre Leistungskennzah-
len zur Grundlage der Gestaltung der Haushaltsplanung, der örtlichen Steuerung und der Erfolgskontrolle des 
jährlichen Haushalts machen. Mit den örtlichen Leistungskennzahlen sollen haushaltswirtschaftliche Sachverhal-
te, die quantitativ messbar sind, durch Verhältniszahlen in Kurzform dargestellt werden. Dadurch werden wichtige 
Ergebnisse transparent gemacht und verständlich aufgezeigt.  
 
Es werden jedoch keine Lösungen für nicht optimale Verhältnisse geboten, sondern die Ursachenanalyse und die 
Entwicklung von Gegenmaßnahmen bleiben der Gemeinde überlassen. Sie kann dazu aber die Analyse der 
Leistungskennzahlen als Ausgangsgrundlage im Rahmen ihres Haushaltssicherungskonzeptes nutzen. Wichtig 
für die Analyse ist dabei, dass einzelne Leistungskennzahlen nicht isoliert betrachtet werden dürfen, sondern 
vielfach alle Kennzahlen, die im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zu einem Produktbereich gehö-
ren. Die im Einzelnen festgelegten Leistungskennzahlen können dann zusammen ein zutreffendes Bild über den 
haushaltswirtschaftlichen Stand der Gemeinde bzw. über den Erfolg der Umsetzung von Konsolidierungs- und 
Sanierungsmaßnahmen bieten. 
 
Die Nutzung von Leistungskennzahlen in der Umsetzung der gemeindlichen Konsolidierungs- und Sanierungs-
maßnahmen erfordert auch, sich einen Überblick über deren Zwecke und inhaltliche Gestaltung sowie die einge-
setzten Wertgrößen zu verschaffen, um die dadurch verdichteten gemeindlichen Sachverhalte interpretieren zu 
können. Dazu gehören auch ausreichende Kenntnisse über die Grundlagen der Bildung und des Einsatzes von 
Leistungskennzahlen. Es bedarf deshalb vielfältiger Informationen zu den einzelnen Leistungskennzahlen, die im 
Rahmen der Konsolidierungs- und Sanierungsmaßnahmen zur Anwendung kommen sollen, z. B. über die Defini-
tion und Berechnungsformel einschließlich der verwendeten Wertgrößen. Ggf. bedarf es auch einer Interpreta-
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tionshilfe, durch die geklärt werden kann, was ein hoher oder ein niedriger Kennzahlenwert bedeutet, welche 
Wirkungen daraus entstehen und welche Schlüsse daraus bei der Beurteilung der Umsetzung von Konsolidie-
rungs- und Sanierungsmaßnahmen gezogen werden können.  
 
Es bedarf jedoch nicht nur besonderer Informationen über die örtlichen Einflussfaktoren auf die gemeindlichen 
Leistungskennzahlen, sondern es muss bei diesen Kennzahlen auch berücksichtigt werden, dass die einzelnen 
Leistungskennzahlen nicht getrennt nebeneinanderstehen, sondern miteinander verwoben sind. Dabei können 
durchaus auch gegenseitige Abhängigkeiten bestehen, sodass im Rahmen einer Analyse die jeweiligen Leis-
tungskennzahlen nicht einzeln für sich allein betrachtet werden dürfen, sondern mit anderen Werten verglichen 
werden müssen. Dafür eignen sich z. B. Durchschnittswerte, Minimalwerte und Maximalwerte, aber auch system-
immanente Zielwerte. In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde eigenverantwortlich zu entscheiden, welche 
örtlichen Leistungskennzahlen letztlich bei der gemeindlichen Umsetzung von Konsolidierungs- und Sanierungs-
maßnahmen in Betracht bzw. zum Einsatz kommen sollen. Sie hat dabei insbesondere ihre festgelegten Zielset-
zungen bezogen auf ihre Aufgabenerfüllung und das haushaltswirtschaftliche Handeln im Zeitablauf zur Wieder-
herstellung der dauerhaften Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu berücksichtigen.  
 
 
1.5 Die Einrichtung eines Sanierungscontrollings 
 
Die örtlichen Verantwortlichkeiten für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde erfordern grundsätzlich bei Konsoli-
dierungs- und Sanierungsmaßnahmen die Einrichtung eines Controllings mit einem regelmäßigen unterjährigen 
Berichtswesen. Durch regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche, z. B. im vierteljährlichen Rhythmus, bei Besonderheiten im 
Einzelfall auch monatlich, wird es den Verantwortlichen in der Gemeinde ermöglicht, von der Sanierungsplanung 
abweichende Entwicklungen und Tendenzen in der Umsetzung der festgelegten Konsolidierungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen (Sanierungsmodell) zu erkennen. Ein Sanierungscontrolling als ein Überwachungssystem, das 
es ermöglicht, risikobehaftete Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, ist für die Gemeinde hilfreich. Für sie gilt im 
Rahmen der Umsetzung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes oder eines Sanierungskonzeptes, den Haus-
haltsausgleich schnellstmöglich wieder herzustellen, ihre Leistungsfähigkeit und ihre stetige Aufgabenerfüllung 
dauerhaft zu sichern (vgl. § 75 Absatz 1 i.V.m. § 76 GO NRW). Dabei gilt es, dass die Gemeinde eine gesicherte 
Entscheidungsgrundlage für die Steuerungsmaßnahmen zur Beseitigung der schwierigen Haushaltslage erhält.  
 
Im Rahmen eines Sanierungscontrollings als begleitendes Überwachungssystem bei der Umsetzung der ge-
meindlichen Konsolidierungs- und Sanierungsmaßnahmen bedarf es aber auch eines Vergleichsmodells auf dem 
Weg zu den benannten Zielen. Dafür eignet sich ein streng gesetzlich ausgerichtetes „Kontrollmodell“, das so 
konzipiert sein muss, als würde die Gemeinde die gesetzlichen Vorgaben ohne Rücksicht auf die Unwägbarkeiten 
im Zeitablauf fristgerecht erfüllen und die gesetzten Ziele erreichen. Dieses Modell ist dann nicht erforderlich, 
wenn die Gemeinde im Rahmen ihres Sanierungskonzeptes die gesetzlichen Vorgaben einhält. Im Rahmen des 
Sanierungscontrollings sollte z. B. zu Vergleichszwecken das örtliche „Plan-Modell“ mit dem „Ist-Modell“ und dem 
„Kontroll-Modell“ unmittelbar in Verbindung stehen (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 322 „Vergleiche beim Sanierungscontrolling“ 
 
Mit einem solchen Sanierungscontrolling würde dann auch eine Grundlage für die Gemeinde geschaffen, auf der 
die von ihr zu treffenden Steuerungsentscheidungen erleichtert werden. Die Aufsichtsbehörde der Gemeinde 
könnte daran beteiligt werden und begleitend tätig sein. Die Gemeinde soll dabei die Formen und den Umfang 
eines Controllings im Rahmen der Umsetzung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes oder eines Sanierungs-
konzeptes grundsätzlich in eigener Verantwortung ausgestalten und an ihren örtlichen Gegebenheiten ausrichten. 
Die Geschäftsprozesse und Verwaltungsabläufe der Gemeinde müssen dazu ggf. bereits zu Beginn von Umset-
zungsmaßnahmen an die erforderlichen neuen Strategien sowie an die Konsolidierungs- und Sanierungsziele 
angepasst werden. Die Gemeinde sollte prüfen, ob sie ggf. auch ein Risikofrüherkennungssystem einrichtet, wie 
es für die gemeindlichen Eigenbetriebe vorgeschrieben ist (vgl. § 10 Absatz 1 EigVO NRW).  
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1.6 Das Risikofrüherkennungssystem 
 
1.6.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die eigenverantwortliche Gestaltung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erfordert von der Gemeinde auch 
die Klärung der Frage, auf welche Art und Weise der Umgang mit Risiken sachgerecht erfolgen soll. Im Rahmen 
des gemeindlichen Jahresabschlusses zu den Risiken, die die wirtschaftliche Lage der Gemeinde erheblich 
beeinflussen können, entsprechende Angaben zu machen und im Lagebericht eine Einschätzung darüber ab-
zugeben, dürfte regelmäßig nicht ausreichend sein. Im Sinne einer Vorbeugung muss vielmehr von der Ge-
meinde geklärt und entschieden werden, ob ein Risikofrüherkennungssystem einrichtet werden soll, wie es z. B. 
für gemeindliche Eigenbetriebe vorgeschrieben ist (vgl. § 10 Abs. 1 EigVO NRW). Zur Risikofrüherkennung der 
Gemeinde gehören dabei insbesondere die Risikoidentifikation und die Risikobewertung, die Maßnahmen der 
Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation, die Risikoüberwachung bzw. die Risikofortschrei-
bung und die Dokumentation, die als einzelne Elemente örtlich bestimmt werden müssen (Risikomanagement).  
 
In diesem Zusammenhang gilt es von Anfang an, den Begriff „Risiko“ unter Berücksichtigung der örtlichen Ge-
gebenheiten zu definieren. Der Begriff kann z. B. bezogen auf die gemeindliche Haushaltsplanung nicht nur für 
negative Abweichungen von der gemeindlichen Planung im Sinne einer Gefahr für einen Verlust genutzt wer-
den. Er kann auch die Chancen für die Gemeinde als eine positive Abweichung mit beinhalten. Dazu ist eine 
ständige Beobachtung möglicher Risikoquellen und ihre Veränderungen unerlässlich, z. B. der Geld- und Kre-
ditmarkt, die Energiemärkte, aber auch die Entwicklungen im Steuerecht, europäische Entwicklungen sowie 
Veränderungen im allgemeinen Geschäftsverkehr können Ursachen für Risiken für die Gemeinde darstellen. Im 
Rahmen dieser Beobachtung können auch Erkenntnisse über mögliche Chancen für die Gemeinde gewonnen 
werden. Die Verpflichtung der Gemeinde, ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten und ihre stetige Aufgabenerfüllung 
zu sichern, erfordert im Grundsatz ein Überwachungssystem, das es der Gemeinde ermöglicht, etwaige be-
standsgefährdende Entwicklungen sowie mögliche Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde 
frühzeitig zu erkennen. 
 
 
1.6.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR) 
 
Die Ziele und Zwecke sowie die Fragen der Einrichtung und Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems 
machen es sachlich erforderlich, die Grundsätze, die sich für die Risikoüberwachung betriebswirtschaftlich ent-
wickelt haben, auch im gemeindlichen Bereich anzuwenden. Die Grundsätze werden in allgemeine und beson-
dere Grundsätze untergliedert. Die allgemeinen Grundsätze beinhalten dabei allgemeine Handlungsvorgaben, 
die im Zusammenhang mit einer pflichtgemäßen Risikoüberwachung stehen. Die besonderen Grundsätze füllen 
die Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung eines Risikoüberwachungssystems weiter aus. 
 
Die allgemeinen und die besonderen Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung, die die Handlungsemp-
fehlungen zur Ausgestaltung eines Risikoüberwachungssystems näher bestimmen, müssen von der Gemeinde 
vor Ort unter Berücksichtigung der vorliegenden Gegebenheiten weiter ausgefüllt werden. Die Grundsätze ste-
hen dabei weiteren Anforderungen an das Risikofrüherkennungssystem, die sich aus den örtlichen Besonder-
heiten der Gemeinden heraus ergeben können, i.d.R. nicht entgegen. Die Grundsätze werden nachfolgend 
aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR) 

 
 

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE DER GOR 

Grundsatz  
der Gesetzmäßigkeit 

 
Der Grundsatz, der die Forderung nach der Kenntnis, Be-
achtung und entsprechender  Überwachung aller gesetzli-
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR) 

 
chen und rechtlichen Regelungen umfasst. 
 

Grundsatz  
der  Ordnungsmäßigkeit  

und Systematik 

 
Der Grundsatz, der verlangt, dass das Risikoüberwachungs-
system klar und übersichtlich sein muss sowie einer Ord-
nung bzw. eine Struktur besitzen muss, damit z.B. der Ent-
stehungsbereich von Risiken eindeutig erkennbar wird. 
 

Grundsatz  
der Wirtschaftlichkeit 

 
Der Grundsatz, damit die gewählten Maßnahmen die beste 
Alternative für die Gemeinde darstellen und Chancen und 
Risiken angemessen gegeneinander abgewogen werden.  
 

 
BESONDERE GRUNDSÄTZE DER GOR 

Grundsatz  
der Risikostrategiebestimmung 

 
Der Grundsatz, der Vorgaben verlangt, wie in der Gemeinde 
mit Risiken umzugehen ist, z.B. welche Risiken eingegan-
gen werden können, in welchem Verhältnis Chancen und 
Risiken zueinanderstehen sollen. 
 

Grundsatz 
der Einrichtung 

einer Organisationsstruktur 

 
Der Grundsatz, der verlangt, Strukturen und Systeme zu 
schaffen, anhand dessen sich die einzelnen Risikostrategie-
vorgaben umsetzen und ggf. neu ausrichten lassen. 
 

Grundsatz  
der vollständigen Risikoermittlung 

 
Der Grundsatz, der beinhaltet, dass das Risikoüberwa-
chungssytem so auszugestalten ist, dass möglichst alle 
Risiken aus sämtlichen Aufgabenbereichen der Gemeinde 
erfasst werden. 
 

Grundsatz  
der vorsichtigen Risikobewertung 

 
Der Grundsatz, der eine systematische Aufarbeitung der 
Grundlagendaten verlangt, sodass ihre Relevanz für die 
Risiken und Chancen der Gemeinde erkennbar wird. 
 

Grundsatz  
der Wesentlichkeit 

 
Der Grundsatz, der verlangt, die Informationen aus den 
gesammelten und bewerteten gemeindlichen Daten auf den 
wesentlichen Kern hinsichtlich der ermittelten Risiken zu 
beschränken und eine Überfrachtung zu vermeiden. 
 

 
Grundsatz  

der Kommunikation 

 
Der Grundsatz, der verlangt, gemeindeintern die Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass risikobehaftete Sachverhalte 
zeitnah der Verwaltungsführung zur Kenntnis gelangen, ggf. 
je nach Risikosachverhalt eine Abstufung nach sachlichen 
Risikoklassen zuzulassen.  
 

Grundsatz  
der Dokumentation 

 
Der Grundsatz, der verlangt, dass sämtliche ergriffenen 
Maßnahmen in Schriftform niedergelegt oder in der Daten-
verarbeitung dokumentativ erfasst werden, um die Einhal-
tung von Überwachungsmaßnahmen zu gewährleisten bzw. 
sicherzustellen und einer Nachweispflicht zu genügen. 
 

 
Grundsatz  

der Stetigkeit 

 
Der Grundsatz, der eine Stetigkeit der Methoden zur Ermitt-
lung risikorelevanter Sachverhalte verlangt, um einen Ver-
gleich in einer Zeitreihe zu ermöglichen, sodass Abweichun-
gen im Zeitablauf und die hierfür maßgeblichen Erwägungen 
erkennbar und nachvollziehbar werden. 
 

Abbildung 323 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung“ 
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1.6.3 Die Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems 
 
1.6.3.1 Allgemeine Inhalte 
 
Die Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten der Ge-
meinde, z. B. von der Gemeindegröße, der Organisation der Verwaltung, der haushaltswirtschaftlichen Lage. 
Aus solchen örtlichen Gegebenheiten können sich unterschiedliche Anforderungen an ein solches System er-
geben, in dem u.a. auch alle Aufgabenbereiche der Gemeinde zu berücksichtigen sind. Es sind daher keine 
konkreten landesweiten Systemvorgaben sachgerecht, denn die Beantwortung der Frage nach dem Vorliegen 
oder Nichtvorliegen eines Risikos hängt von der Risikoakzeptanz in der einzelnen Gemeinde ab. Die Ausgestal-
tung eines Risikofrüherkennungssystems muss daher unter der Abwägung von Vor- und Nachteilen sowie den 
Besonderheiten der Gemeinde festgelegt werden und ausreichend dokumentiert werden. 
 
Für die Wirksamkeit und den Erfolg eines Risikofrüherkennungssystems ist daher die in der Gemeinde vorhan-
dene Risikokultur und Risikopolitik sowie das vorhandene Risikobewusstsein von wesentlicher Bedeutung. So-
weit von der Gemeinde ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet wird, kann dieses System ggf. in weiteren 
Entwicklungsschritten in ein „konzernweites“ Risikofrüherkennungssystem auf der Gesamtabschlussebene der 
Gemeinde ausgebaut werden. Die gleichzeitig bei gemeindlichen Betrieben ggf. bestehende Verpflichtung, ein 
eigenes Risikofrüherkennungssystem vorzuhalten, bleiben dabei unberührt (vgl. § 10 Absatz 1 EigVO NRW).  
 
 
1.6.3.2 Besondere Inhalte 
 
Die Ausgestaltung eines gemeindlichen Risikofrüherkennungssystems sollte sich an der Art und dem Umfang 
sowie der Struktur der von der Gemeinde übernommenen Risiken, aber auch an der örtlichen Risikosteuerung 
orientieren. So gilt es u.a., die mit dem Risikofrüherkennungssystem verbundenen Aufgaben klar zu definieren 
und gegeneinander abzugrenzen, die Verantwortlichkeiten innerhalb der gemeindlichen Verwaltung im Einzel-
nen festzulegen und die Effektivität und Effizienz des eingerichteten Systems einer regelmäßigen Überwachung 
zu unterziehen. Es sollte zudem sichergestellt werden, dass geeignete Verfahren benutzt werden, um wesentli-
che Risiken frühzeitig zu erkennen. Auch müssen zeitnahe Anpassungen möglich sein, wenn sich externe 
und/oder interne Rahmenbedingungen verändert haben.  
 
Aus der Vielzahl der gemeindlichen Risikoformen gelten z. B. das Risiko des vollständigen oder teilweisen Aus-
falls von Forderungen (Ausfallrisiko), der Ausfall der Tilgung von gewährten Darlehen (Kreditrisiko), das Risiko, 
die Zahlungsverpflichtungen nicht leisten zu können (Liquiditätsrisiko), das Risiko, bei Bedarf nicht die benötigte 
Liquidität beschaffen zu können (Refinanzierungsrisiko), das Risiko, dass die Zinsleistungen das Zinsniveau am 
Kapitalmarkt übersteigen (Zinsrisiko) sowie rechtliche und verwaltungsmäßige Risiken als besonders bedeutend 
für die gemeindliche Haushaltswirtschaft. Durch einen strukturierten Umgang soll dem tatsächlichen Eintreten 
solche Risiken entgegen gewirkt werden.  
 
Die gemeindliche Risikosteuerung soll daher die von der Gemeinde getroffenen Maßnahmen über den Umgang 
mit den ermittelten Risiken sowie die Festlegung und Bemessung der Übernahme von Risiken durch die Ge-
meinde unter Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit umfassen. Daraus folgt insgesamt, dass 
die Ergebnisse eines Risikofrüherkennungssystems nicht im Widerspruch zur Geschäftstätigkeit der Gemeinde 
stehen sollen. Die vorzunehmende Risikobewertung durch die Gemeinde sollte mit den zugrunde gelegten An-
nahmen und Daten sowie den daraus gezogenen Schlussfolgerungen ausreichend dokumentiert werden.  
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1.6.4 Die Einbeziehung in die Jahresabschlussprüfung 
 
Das gemeindliche Risikofrüherkennungssystem ist zudem auch ein Gegenstand der Jahresabschlussprüfung. 
Es muss dabei beurteilt werden, ob das eingerichtete System und dessen örtliche Nutzung mit dem Umfang, der 
Art und der Komplexität der von der Gemeinde eingegangenen Risiken in Einklang stehen und insgesamt als 
angemessen betrachtet werden können. Zu einer solchen Prüfung gehören auch die Festlegungen für eine 
interne Berichterstattung im Rahmen des örtlichen Risikomanagements sowie dessen Überwachung. Der Ab-
schlussprüfer soll daher im Prüfungsbericht zum gemeindlichen Jahresabschluss auch auf die wesentlichen 
Ergebnisse der Prüfung des gemeindlichen Risikofrüherkennungssystems eingehen. 
  
 
1.7 Die Ausfüllung der Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept 
 
Über die einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung hinaus, be-
stehen keine weiteren gesetzlichen Spezialvorschriften über das Haushaltssicherungskonzept. Die geltenden 
haushaltsrechtlichen Vorschriften werden jedoch durch verschiedene Runderlasse des Innenministeriums er-
gänzt, um möglichst einheitliche Grundlagen zur Ausübung der Genehmigung von Haushaltssicherungskonzep-
ten für die Aufsichtsbehörden zu schaffen. Bei diesen abstrakten rechtlichen Vorgaben müssen jedoch immer die 
örtlichen Gegebenheiten in sachlich angemessener Weise berücksichtigt werden.  
 
Die rechtlichen Grundlagen bieten außerdem für die Gemeinde einen Rahmen sowie Anhaltspunkte für ein örtli-
ches Haushaltssicherungskonzept. Die Gemeinde kann dazu unter Berücksichtigung ihrer örtlichen Gegebenhei-
ten die notwendigen Sanierungsmaßnahmen bestimmen und zu einem genehmigungsfähigen Haushaltssiche-
rungskonzept kommen. Sie hat dabei keine Formvorgaben für den Aufbau und die Darstellung des Inhalts des 
Haushaltssicherungskonzeptes zu beachten. Gleichwohl muss sie die notwendige Transparenz und die Nachvoll-
ziehbarkeit der Inhalte ihres Haushaltssicherungskonzeptes für die örtliche Umsetzung schaffen. Ein systemati-
scher Aufbau des Haushaltssicherungskonzepts erleichtert dabei die Arbeit des Rates, der das Konzept zu be-
schließen hat, und die Arbeit der Aufsichtsbehörde, die das Konzept zu genehmigen hat.  
 
 
2. Zu Satz 2 (Ziele und Zwecke des Haushaltssicherungskonzeptes): 
 
2.1 Allgemeine Anforderungen 
 
Das gemeindliche Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsaus-
gleichs durch die Gemeinde gewährleisten. Es dient auch der Darstellung, wie nach der Umsetzung der darin 
enthaltenen Maßnahmen der gemeindliche Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft 
ausgeglichen sein wird. Mit diesem Instrument soll die Gemeinde wieder in die Lage versetzt werden, ihre Haus-
haltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben auf Dauer gesichert ist (vgl. § 
75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW).  
 
Unter dieser Prämisse und einer Mitnahme der Beschäftigten sowie der Bürgerinnen und Bürger auf dem Weg zu 
diesem Ziel kann es der Gemeinde gelingen, die eingefahrenen bzw. üblichen Wege zu verlassen, neue Verfah-
rensweisen einzuführen und weitere notwendige Veränderungen, ggf. aber auch Einschnitte für die Adressaten 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, vorzunehmen. Die möglichen geeigneten Sanierungsmaßnahmen und 
Konsolidierungsschritte müssen im Einzelnen von der Gemeinde unter Berücksichtigung der örtlichen Bedingun-
gen und der inhaltlich und zeitlich festgelegten Zielsetzungen ermittelt werden.  
 
Das wichtige Ziel des gemeindlichen Haushaltssicherungskonzeptes, den Haushaltsausgleich in Planung und 
Rechnung wieder dauerhaft herzustellen, besteht aus zwei Teilzielen. Das erste Teilziel ist darauf ausgerichtet, 
dass der Haushaltsausgleich jahresbezogen wieder hergestellt ist (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 1 GO NRW). Das 
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zweite Teilziel kann dann als erreicht angesehen werden, wenn der gemeindliche Haushaltsausgleich dauerhaft 
gesichert ist, d.h. ein Haushaltsausgleich in mehreren Haushaltsjahren gegeben ist, denn nach der Umsetzung 
der „Sanierungsmaßnahmen“ durch die Gemeinde soll der gemeindliche Haushalt so gesteuert werden, dass er 
auch in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird.  
 
Die Jährlichkeit, die auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass das Haushaltssicherungskonzept ein Bestandteil 
des jährlichen Haushaltsplans ist (vgl. § 79 Absatz 2 Satz 2 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 1 Nummer 4 GemHVO 
NRW). Diese Sachlage erfordert, das umzusetzende Haushaltssicherungskonzept unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen jährlichen Haushaltsentwicklung und unter Einhaltung der Zielsetzung jährlich fortzuschreiben. 
Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe, dass der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW spätestens 
im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr wieder zu erreichen ist, soll das gemeindliche Haushaltssiche-
rungskonzept durch jahresbezogene Planungsangaben die Erfüllung dieser Vorgabe nachweisen. Die Ziele und 
Zwecke des Haushaltssicherungskonzeptes müssen daher aufeinander abgestimmt sein. 
 
 
2.2 Aufeinander abgestimmte Ziele und Zwecke  
 
Die Ziele und Zwecke des Haushaltssicherungskonzeptes sind ausgehend von der bestehenden defizitären 
Haushaltslage der Gemeinde, ihrer Analyse, u.a. mit Hilfe von Kennzahlen, sowie der Identifikation der örtlichen 
Ursachen für diese unzureichende wirtschaftliche Lage der Gemeinde aufeinander abzustimmen. In diesem 
Rahmen müssen auch die Sanierungsziele der Gemeinde mit den vorgesehenen Sanierungsstrategien in Ein-
klang stehen. Nur mit einem solchen örtlich geprägten Gesamtkonzept wird der Weg zur schnellstmöglichen Wie-
dererlangung des Haushaltsausgleichs umsetzbar und die vorgesehenen Maßnahmen können die gewünschten 
haushaltsmäßigen Wirkungen entfalten. In dieses Zusammenspiel von Zielen und Maßnahmen ist die zeitliche 
Umsetzungsplanung durch die Gemeinde sowie das von ihr gewählte Controlling einzubinden.  
 
 
2.3 Die Pflichten des Rates der Gemeinde 
 
Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gehört nach § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW zu den 
Angelegenheiten, für die der Rat der Gemeinde ausschließlich zuständig ist. Er darf die von ihm zu treffende 
Entscheidung nicht auf andere Entscheidungsträger übertragen. Diese originäre Zuständigkeit des Rates führt zu 
einer stärkeren Selbstbindung der Gemeinde an ihr Haushaltssicherungskonzept und an die vorgesehenen Sa-
nierungsmaßnahmen und soll auch das Zusammenspiel zwischen Rat und gemeindlicher Verwaltung und damit 
die Zielbestimmung sowie die Umsetzung und Überwachung (Controlling) der notwendigen Konsolidierungs- und 
Sanierungsmaßnahmen erleichtern und gewährleisten. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 6 
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 

 
(1) Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist in den Haushaltsplan einzubeziehen.  
 
(2) Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Innenministerium 
bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. 
 
 
Erläuterungen zu § 6: 
 
1. Zu Absatz 1 (Abbildung der Ergebnis- und Finanzplanung im Haushaltsplan): 
 
1.1 Die Zeitreihe der Ergebnis- und Finanzplanung 
 
Die Verpflichtung der Gemeinde, ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrun-
de zu legen, ergibt sich aus § 84 GO NRW. Diese mittelfristige Planung ist in den Haushaltsplan der Gemeinde 
einbezogen und ist sowohl im Ergebnisplan und im Finanzplan als auch produktorientiert in jedem Teilplan abzu-
bilden. Der Stellenwert dieser mittelfristigen Planung ist dadurch wesentlich erhöht, denn stärker als bisher kann 
damit eine dauerhafte Ordnung der Finanzen der Gemeinde gesichert und ein Haushaltsausgleich gewährleistet 
und für die nächsten Haushaltsjahre aufgezeigt werden. Der Rat wird zukünftig bei seinen Beratungen und der 
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung stärker als 
bisher im Blickfeld haben. Diese Planung in einer mehrjährigen Zeitreihe ist daher sorgsam und gewissenhaft, 
bezogen auf die einzelnen Haushaltspositionen im Ergebnisplan und Finanzplan sowie in den Teilplänen, durch-
zuführen. 
 

 
Die Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
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Abbildung 324 „Die Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung“ 
 
Der Zeitraum der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung wurde nicht verändert, jedoch wegen in der Vergan-
genheit aufgetretener Missverständnisse jetzt in der Gemeindeordnung klargestellt. Wie bisher auch ist das erste 
Jahr dieses Planungszeitraumes das laufende Haushaltsjahr als Ausgangsjahr (vgl. § 84 Satz 2 GO NRW). Die 
vier weiteren Planungsjahre sind das neue Haushaltsjahr und die folgenden drei weiteren Jahre. Die mittelfristige 
Ergebnis- und Finanzplanung ist außerdem kein starrer Plan für einen Zeitraum von fünf Jahren, der nach Ablauf 
dieser Zeit durch einen weiteren Fünfjahresplan abzulösen wäre. Es handelt sich vielmehr um eine sich ständig 
wandelnde und mit der Entwicklung der Gemeinde einhergehende Fortführung der Planung. Trotz der Einbezie-
hung in den Haushaltsplan werden für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre keine Festsetzungen in der 
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Haushaltssatzung getroffen. In dieser sind wie bisher weiterhin nur jahresbezogene Festsetzungen für ein Haus-
haltsjahr zu treffen. 
 
In den Sonderfällen einer gemeindlichen Haushaltssatzung für zwei Jahre (vgl. § 78 Absatz 3 Satz 2 GO NRW) 
sind die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre an das letzte Haushaltsjahr des „Doppelhaushalts“ 
anzuhängen, sodass im gemeindlichen Haushaltsplan eine Zeitreihe von sieben Jahren abzubilden ist. Eine sol-
che Zeitreihe entsteht auch bei der Pflicht der Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept wegen der Überschrei-
tung der Schwellenwerte aufstellen zu müssen, denn dann schließen sich die dem Haushaltsjahr folgenden drei 
Planungsjahre an das letzte „Ursachenjahr“ an (vgl. § 76 Absatz 1 Nummer 2 GO NRW). In besonderen örtlichen 
Ausnahmefällen kann bei der Gemeinde auch eine Veranlassung für die Anwendung der beiden Erweiterung 
bestehen, sodass im gemeindlichen Haushaltsplan eine Zeitreihe von acht Jahren abzubilden ist. 
 
 
1.2 Die Verpflichtungsermächtigungen in der Ergebnis- und Finanzplanung 
 
Die einzelnen Haushaltspositionen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahren der mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplanung stellen noch keine haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen für die gemeindliche 
Verwaltung dar. Die Planungspositionen werden erst dann zu verbindlichen Ermächtigungen, wenn sie in die 
Festsetzung in der jahresbezogenen Haushaltssatzung einbezogen werden, z.B. als Verpflichtungsermächtigun-
gen bei Investitionsmaßnahmen im Finanzplan (vgl. § 13 Absatz 1 GemHVO NRW). Diese Regelungen kann 
jedoch nur dann Anwendung finden, wenn die Planung für einzelne Investitionsmaßnahmen noch nicht so weit 
fortgeschritten ist, dass der Umfang der künftigen Auszahlungen für diese Investitionsmaßnahmen schon konkret 
auf die einzelnen dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre verteilt werden kann.  
 
Bei einzelnen Investitionsmaßnahmen kann es aber notwendig sein, bereits im Haushaltsjahr schon Verpflichtun-
gen zulasten künftiger Haushaltsjahre einzugehen und diese haushaltswirtschaftlichen Verpflichtungen mit 
Schätzbeträgen in den möglicherweise betroffenen Jahren darzustellen. Dadurch wird den Adressaten der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft verdeutlicht, dass haushaltswirtschaftliche Belastungen in den künftigen Jahren 
entstehen werden, auch wenn zum aktuellen Zeitpunkt noch keine konkreten Verpflichtungen für Zahlungsleis-
tungen durch die Gemeinde bestehen.  
 
 
1.3 Jahresfehlbeträge in der Ergebnis- und Finanzplanung  
 
In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung können auch die geplanten Jahresergebnisse, soweit sie als 
Jahresfehlbeträge ausgewiesen werden, bewirken, dass die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssiche-
rungskonzeptes verpflichtet ist. Insbesondere, wenn ein Eigenkapitalverzehr durch eine Verringerung der allge-
meinen Rücklage erfolgen soll, der oberhalb der Schwellenwerte des § 76 Absatz 1 GO NRW liegen wird, hat die 
Gemeinde ab Beginn einer solchen Planung entsprechend gegenzusteuern, um die stetige Aufgabenerfüllung 
wieder dauerhaft zu sichern. Dieses wird durch die Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
in den Haushaltsplan deutlich. Damit entstehen aber noch nicht die für die Beseitigung der Fehlbeträge notwendi-
gen Konsolidierungsmaßnahmen.  
 
Derartige Maßnahmen können auch nicht in einem mehrjährigen Haushaltsplan dargestellt werden, weil der 
Schwerpunkt immer auf der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des betreffenden Haushaltsjahres liegt. Die Ein-
beziehung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan soll daher auch nicht das Haus-
haltssicherungskonzept ersetzen. Diese Sachlage wird besonders erkennbar, wenn der zu beschließende Haus-
halt ausgeglichen ist, sich aber bereits durch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung abzeichnet, dass die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft in den Folgejahren mit großer Wahrscheinlichkeit defizitär sein wird und 
schnellstmöglich gegenzusteuern ist. 
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2. Zu Absatz 2 (Berücksichtigung von Orientierungsdaten): 
 
2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Nach dieser Vorschrift sollen von jeder Gemeinde bei der Aufstellung und Fortschreibung ihrer gemeindlichen 
Ergebnis- und Finanzplanung die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt 
werden. Es ist für die Gemeinde oftmals schwierig, den Trend von Erträgen und Aufwendungen für die kommen-
den Haushaltsjahre abzuschätzen, z. B. den Trend der Entwicklung der staatlichen Zuweisungen. Diese Schwie-
rigkeiten bestehen besonders dann, wenn die Trends von außerhalb des Einflussbereiches der Gemeinde ste-
henden Kräften bestimmt werden.  
 
Die jährlichen Orientierungsdaten des Innenministeriums sollen deshalb Anhaltspunkte für die haushaltswirt-
schaftlichen Planungen der Gemeinde geben. Sie stellen Durchschnittswerte für den Bereich des Landes dar und 
unterstützen dadurch die individuelle gemeindliche Ergebnis- und Finanzplanung. Es bleibt Aufgabe jeder einzel-
nen Gemeinde, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Besonderhei-
ten die für ihre Planung zutreffenden bzw. erforderlichen Einzelwerte zu ermitteln und zu bestimmen. Dies gilt z. 
B. insbesondere für die Schätzung der Gewerbesteuererträge, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten 
vor Ort erheblich von einer prognostizierten Durchschnittsentwicklung auf Landesebene abweichen können.  
 
 
2.2 Die Zwecke der Orientierungsdaten 
 
Für die Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden haben die landesweiten Orientierungsdaten trotz nicht 
auszuschließender Einschränkungen einen hohen Informations- und Aussagewert. Bei der Festlegung dieser 
Daten werden die Zielprojektionen des Finanzplanungsrates, insbesondere seine Empfehlungen zur Begrenzung 
der Neuverschuldung und zur Begrenzung des Wachstums der öffentlichen Aufwendungen/Auszahlungen, die 
Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen, die Stabilitätskriterien der Europäischen Union, die Entwick-
lungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie die aktuellen Erkenntnisse des 
Innenministeriums berücksichtigt. Den Berechnungen liegt zudem immer die gesamtwirtschaftliche Projektion der 
Bundesregierung der letzten Steuerschätzung zugrunde. Dabei gilt immer für jede Gemeinde, bei ihren örtlichen 
Prognoseentscheidungen die weitere Entwicklung genau zu beobachten und grundsätzlich auch das Vorsichts-
prinzip anzuwenden. 
 
Die Orientierungsdaten zu den steuerlichen Erträgen und zum kommunalen Finanzausgleich basieren grundsätz-
lich auf der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierten Steuerschätzung des 
Arbeitskreises Steuerschätzung und dem geltenden Steuerrecht. Darüber hinaus soweit möglich den Schätzun-
gen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer tatsächliche Steuereinnahmen des Landes zugrunde gelegt. 
In diesem Zusammenhang wird immer wieder deutlich gemacht, dass es angesichts der demographischen Ent-
wicklung, aber auch vor dem Hintergrund der Risiken hinsichtlich der weiteren weltwirtschaftlichen Entwicklung es 
zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte keine Alternative gibt, denn geringere Schulden heute bedeuten 
größere Haushaltsspielräume morgen.  
 
Auf dem Weg zu einem strukturellen Haushaltsausgleich soll daher die Zuwachsrate der Aufwendungen und 
Auszahlungen mittelfristig deutlich unterhalb der Zuwachsrate der Erträge und Einzahlungen liegen. Außerdem 
bestehen für viele Gemeinden infolge von erheblichen Kreditaufnahmen, die in der gemeindlichen Bilanz sichtbar 
werden, besondere Anforderungen für einen Schuldenabbau bei vorhandenen kurzfristigen Krediten. Im Rahmen 
der Orientierungsdaten wird immer wieder auf diese Ziele und die Verpflichtung der Gemeinden, ihre Haushalts-
planung daran auszurichten, hingewiesen. 
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Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie geben 
Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt aber die Aufgabe jeder einzelnen Ge-
meinde, anhand der vom Land ausgesprochenen Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen Besonder-
heiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden bzw. erforderlichen Einzelwerte zu ermitteln und zu bestimmen. 
Dieses gilt besonders für die Schätzung der Erträge aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen 
Gegebenheiten vor Ort erheblich von den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können. Die 
Gemeinden, die zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) verpflichtet sind, haben die Empfeh-
lungen für die gemeindliche Haushaltsplanung zu berücksichtigen. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 7 
Vorbericht 

 
(1) 1Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. 2Die Entwicklung und die 
aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und 
Finanzdaten darzustellen. 
 
(2) Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die 
Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. 
 
 
Erläuterungen zu § 7: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Zwecke der Vorschrift 
 
Mit der Vorschrift werden der Zweck und der Rahmen des gemeindlichen Vorberichtes näher bestimmt, der im 
Rahmen der jährlichen Haushaltssatzung dem Haushaltsplan beizufügen ist (vgl. § 1 Absatz 2 Nummer 1 GemH-
VO NRW). Der Gemeinde bleibt es dabei überlassen, in diesem Bericht oder an anderer geeigneter Stelle auch 
die notwendigen Erläuterungen zu den wichtigsten Haushaltspositionen im Ergebnisplan und Finanzplan sowie in 
den produktorientierten Teilplänen als Bestandteile des Haushaltsplans der Gemeinde zu geben (vgl. § 1 Absatz 
1 Nummer 1 bis 3 GemHVO NRW). Sofern die Gemeinde nach § 76 GO NRW verpflichtet ist, ein Haushaltssiche-
rungskonzept aufzustellen, das ebenfalls ein Bestandteil des gemeindlichen Haushaltsplans ist (vgl. § 1 Absatz 1 
Nummer 4 GemHVO NRW), sollte der Vorbericht auch darüber haushaltsplanbezogene Angaben enthalten. Es 
kann im Rahmen der Haushaltsplanung der Gemeinde auch geboten sein, im Vorbericht zum gemeindlichen 
Haushaltsplan darzustellen, in welchem Umfang auf die Erhebung spezieller Entgelte oder auf eine verursa-
chungsgerechte Erfassung von Aufwendungen verzichtet werden soll, z. B. im öffentlichen Interesse oder aus 
sozialen Gründen. 
 
 
2. Der Vorbericht als örtliche Entscheidungshilfe 
 
Der gemeindliche Vorbericht kann außerdem eine Entscheidungshilfe sowohl für die Verantwortlichen in der Ge-
meinde als auch für die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft darstellen, wenn die örtlichen Ent-
scheidungsgrundlagen in diesem örtlichen Werk dargestellt und ausreichend erläutert werden. Durch die Einbe-
ziehung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den gemeindlichen Haushaltsplan wird die entspre-
chenden zukunftsbezogenen Planungsdaten die voraussichtliche (geplante) weitere Entwicklung des haushalts-
wirtschaftlichen Handelns und die künftige wirtschaftliche Lage der Gemeinde in den dem Haushaltsjahr folgen-
den drei Planungsjahren aufgezeigt. Der Vorbericht gibt durch die im Haushaltsplan enthaltenen voraussichtli-
chen Jahresergebnisse auch Auskunft über die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde, denn für 
das Haushaltsjahr sowie für die drei folgenden Planungsjahre wird damit das Erreichen des gesetzlich vorgese-
henen Haushaltsausgleichs aufgezeigt (vgl. §§ 75 und 84 GO NRW).  
 
Es gilt daher für die Gemeinde, im Vorbericht zum Haushaltsplan nicht nur die in der gemeindlichen Haushalts-
satzung getroffenen Festsetzungen zu erläutern, sondern diese auch in einen Zusammenhang mit dem geplanten 
haushaltswirtschaftlichen Handeln der Gemeinde zu stellen, das insbesondere in den im gemeindlichen Haus-
haltsplan enthaltenen produktorientierten Teilplänen näher bestimmt wird. Über den Inhalt und die Form des 
gemeindlichen Vorberichtes als „Haushaltsbegleitbericht“ muss die Gemeinde im Rahmen dieser Vorschrift ei-
genverantwortlich und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten entscheiden. Es ist deshalb nicht 
sachgerecht, in allgemeiner Form vorzugeben, wie ein Überblick über die haushaltswirtschaftlichen Eckpunkte 
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und die wichtigsten sachlichen Festlegungen der Gemeinde im Vorbericht zu geben sind und welche örtlichen 
Sachverhalte von der Gemeinde dabei besonders hervorzuheben oder herauszustellen sind.  
 
Der haushaltsrechtliche Verzicht auf besondere Erläuterungsvorgaben soll aber nicht dazu führen, dass die Ge-
meinde vollständig auf die Darstellung wichtiger einzelner örtlicher Sachverhalte verzichtet. Es gibt viele heraus-
ragende haushaltswirtschaftliche Gegebenheiten, die auf freiwilliger Basis in den Vorbericht zum gemeindlichen 
Haushaltsplan Eingang finden sollten, z. B. die für Investitionen verfügbaren Eigenmittel sowie die Ermittlung des 
Kreditbedarfs einschließlich der Veränderung des Schuldenstandes. Auch die Erfassung und Darstellung der 
internen Leistungsbeziehungen im gemeindlichen Haushaltsplan unterstützt die Zwecke des Vorberichtes als 
örtliche Entscheidungshilfe. 
 
 
3. Der produktorientierte Vorbericht 
 
Bei der Gestaltung und Gliederung des Vorberichtes soll die Gemeinde die für den Haushaltsplan gewählte pro-
duktorientierte Gliederung sowie die festgelegte Steuerungsebene (Abbildung der aufgabenbezogenen Haus-
haltswirtschaft in Teilplänen) berücksichtigen. Dadurch wären im Vorbericht Ausführungen zur Gesamtebene 
(Ergebnisplanung und Finanzplanung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Planungsjahre) sowie zur 
Steuerungsebene (produktorientierte Teilplanung) in der gleichen Zeitreihe enthalten (vgl. § 4 GemHVO NRW).  
Der Vorbericht kann wegen der produktorientierten Aufstellung der Teilpläne, z.B. nach den verbindlichen Pro-
duktbereichen, einen Einblick in die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder der gemeindlichen Aufgabenerfüllung ver-
mitteln und die damit für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde bestehenden Chancen und Risiken in diesen 
Produktbereichen aufzeigen bzw. verdeutlichen.  
 
Es ist daher geboten, die örtlichen haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen den Adressaten der gemeind-
lichen Haushaltssatzung offen zu legen, denn auf der Einschätzung der künftigen wirtschaftlichen Lage der Ge-
meinde baut nicht nur die gemeindliche Haushaltsplanung, sondern auch deren Umsetzung auf. Im Vorbericht 
können durch die Ausrichtung auf die Produktbereiche die bestehenden unterschiedlichen Einflüsse auf die 
Haushaltswirtschaft, die sich auch auf die Sicherung der Aufgabenerfüllung auswirken, sowie die auf ihre Zukunft 
ausgerichtete Reaktion der Gemeinde darauf verdeutlichen. Wenn ein solcher Bericht bereits im Rahmen der 
Haushaltsplanung erstellt wird und nicht wie der Lagebericht im Rahmen des Jahresabschlusses auf Ist-
Ergebnisse konzipiert wird, kommen ihm ein hoher Informationswert und eine entscheidungsbeeinflussende Wir-
kung für die mehrjährige Haushaltsplanung zu.  
 
Die Vermittlung spezifischer Informationen zu einzelnen Produktbereichen mindert zudem die möglichen Informa-
tionsdefizite, die entstehen können, wenn ausschließlich die Gesamtebene der Gemeinde zum Gegenstand der 
Betrachtung gemacht wird. Diese Ausführungen gelten entsprechend bei einer über die Produktbereiche hinaus-
gehenden produktorientierten Gliederung des gemeindlichen Haushaltsplans. Bei einer organisatorischen Gliede-
rung des Haushaltsplans bedarf es gleichwohl einer produktorientierten Betrachtung und Bewertung. Um in die-
sen Fällen unübersichtliche Detailinformationen (aus der Vielzahl der Produkte) zu vermeiden, sollte unter We-
sentlichkeitsgesichtspunkten geprüft werden, ob produktbezogene Informationen der Gemeinde auch zusam-
mengefasst werden können.  
 
In einigen Produktbereichen kann es unter Berücksichtigung des Umfanges der gemeindlichen Aufgabe sogar 
sinnvoll sein, die Berichtsebene von der Steuerungsebene auf die Produktbereichsebene zu verlagern. Ein pro-
duktorientierter Vorbericht sollte aber nicht nur Bestands- und Strömungsgrößen in den einzelnen Produktberei-
chen (ggf. in Tabellenform) offenlegen, sondern zur Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft und der gemeindlichen Aufgabenerfüllung beitragen. Wenn diese örtliche Sachlage mit den 
wichtigsten Zielen und Kennzahlen zu den gebildeten Produkten und mit den zu erbringenden Dienstleistungen 
im Rahmen der Haushaltsplanung hinterlegt wird, kann eine solche Berichterstattung zur zutreffenden Grundlage 
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für eine Entscheidungsfindung des Rates werden. Sie bietet das erforderliche Bild über die wirtschaftliche Lage 
der Gemeinde.      
 
 
4. Der Vorbericht und die gemeindliche Steuerung 
 
Die politische Steuerung in den Gemeinden hat sich durch die Einführung und Anwendung des Neuen Kommuna-
len Finanzmanagements grundlegend geändert. Sie ist über die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel für 
die gemeindliche Aufgabenerfüllung im Rahmen der Haushaltsplanung (Geldverbrauchskonzept) zum Steuern 
über die Ressourcen sowie über Ziele und Leistungskennzahlen weiterentwickelt worden (Ressourcenver-
brauchskonzept). Die Änderungen wirken sich auch auf die gemeindliche Haushaltsplanung aus. Eine Steuerung 
der Gemeinde, die auch die Kultur des Verwaltungshandelns berücksichtigt und ggf. anpasst, bedarf regelmäßig 
auch jahresbezogenen Zielsetzungen, die es örtlich auszufüllen und umzusetzen sowie extern und intern zu 
kommunizieren gilt.  
 
Die örtlichen Ziele des gemeindlichen Handelns, die sich auf die Bürgerinnen und Bürger als Öffentlichkeit bzw. 
als Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auswirken, sollten deshalb im Vorbericht zum Haushalts-
plan der Gemeinde enthalten bzw. dargestellt sein. Die für das Haushaltsjahr vereinbarten messbaren Ziele sol-
len dabei einerseits das Handeln des Rates und der Verwaltung der Gemeinde begleiten und unterstützen. Ande-
rerseits wird durch eine Aufnahme dieser Ziele in den Vorbericht die politisch gesetzte strategische Fortentwick-
lung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft offen gelegt. Somit wird eine Verknüpfung zwischen den Leitlinien 
(Leitorientierung), den örtlichen strategischen und operativen Zielen und den daraus abgeleiteten Handlungen 
sowie deren Überprüfung (Messen der Zielerreichung und Umsetzbarkeit) hergestellt, die auch im Rahmen der 
Beurteilung des Jahresabschlusses notwendig und sachgerecht ist. Derartige Gegebenheiten ermöglichen zudem 
die notwendig werdenden Anpassungen und Weiterentwicklungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft vor Ort. 
 
 
5. Der Vorbericht und das Berichtswesen 
 
Im gemeindlichen Vorbericht soll u.a. die aktuelle wirtschaftliche Lage anhand der im Haushaltsplan der Gemein-
de enthaltenen Informationen sowie der Ergebnis- und Finanzdaten für das Haushaltsjahr dargestellt werden. Die 
Aktualität der Angaben ist dabei auf den Zeitpunkt der Beschlussfassung des Rates der Gemeinde zu beziehen, 
denn bis zu diesem Zeitpunkt ist der gemeindliche Entwurf der Haushaltssatzung grundsätzlich abänderbar. Der 
Vorbericht kann daher eine Ausgangsbasis für die anlassbezogenen Informationen über die gemeindliche Haus-
haltswirtschaft an den Rat der Gemeinde sein, aber auch für eine regelmäßige unterjährige Berichterstattung des 
Bürgermeisters.  
 
Das Informationsrecht des Rates der Gemeinde beinhaltet wiederum, dass der Rat sich über die Durchführung 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft regelmäßig oder auch im Einzelfall unterrichten lassen kann. Der Bürger-
meister hat die Pflicht, den Rat der Gemeinde über alle wichtigen Angelegenheiten zu unterrichten (vgl. § 62 
Absatz 4 GO NRW). Er ist auskunftspflichtig, denn er ist für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs 
der gesamten gemeindlichen Verwaltung verantwortlich (vgl. § 62 Absatz 1 GO NRW). Bei dieser Berichterstat-
tung ist aber auch die Anwendung des Grundsatzes der Wesentlichkeit von Bedeutung, denn es ist örtlich über 
den Anlass, die Aussagen und den Umfang der Informationen sowie über Vereinfachungen und Zusammenfas-
sungen bei der Darstellung zu entscheiden. Die Anwendung des Grundsatzes der Wesentlichkeit soll u.a. auch 
eine fristgerechte Berichterstattung des Bürgermeisters gegenüber dem Rat sichern. 
 
Im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr dürfte es sachgerecht sein, 
dem Rat der Gemeinde regelmäßig, z. B. quartalsweise oder monatlich, und nicht nur im Rahmen des gemeindli-
chen Jahresabschlusses eine Auskunft über den aktuellen Stand der Ausführung des gemeindlichen Haushalts-
plans und über einzelne wichtige Haushaltsangelegenheiten zu geben. Eine unterjährige Berichtspflicht ist zudem 
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sachlich sinnvoll, weil diese dem Rat mehrmals innerhalb des Haushaltsjahres eine Beurteilung der aktuellen 
wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde ermöglicht. Sie stellt eine Zwischenberichterstattung zum gemeindli-
chen Jahresabschluss dar. 
 
Die unterjährige Berichterstattung lässt aber auch unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Ziele und 
Leitlinien einen besseren Vergleich mit den im Rahmen der Haushaltsplanung getroffenen Prognoseentscheidun-
gen zu und trägt dadurch zur Verbesserung der gemeindlichen Steuerung bei. Sie soll dabei nicht so weitgehend 
sein, dass dafür ein eigenständiger Zwischenabschluss bzw. ein vollständiger Quartalsabschluss aufgestellt wird. 
Mit den Informationen und den Daten des gemeindlichen Jahresabschlusses, die z. B. im Rahmen des Plan-/Ist-
Vergleiches in der Ergebnisrechnung und in der Finanzrechnung entstehen, wird unmittelbar eine Verbindung 
zum gemeindlichen Haushaltsplan hergestellt. Aufgrund dieser Verbindung besteht auch ein Bezug der Erläute-
rung im gemeindlichen Jahresabschluss zu den Informationen und Daten des Vorberichtes zum Haushaltsplan. 
 
    
6. Die Gestaltung des Vorberichtes 
 
Der gemeindliche Vorbericht stellt nicht nur einen Überblick zur geplanten Haushaltswirtschaft im neuen Haus-
haltsjahr dar. Er ist vielmehr als Begleitbericht zum gemeindlichen Haushaltsplan zu verstehen. Der Bericht soll 
den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der 
Haushaltswirtschaft bzw. wirtschaftlichen Lage der Gemeinde geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten 
örtlichen Rahmenbedingungen erläutern. Diese Zwecksetzungen müssen in die örtliche Gestaltung des Vorbe-
richts zum gemeindlichen Haushaltsplan einfließen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gestaltung des gemeindlichen Vorberichtes 

 
 

- Berücksichtigung der Informationsbedürfnisse des Rates der Gemeinde (§ 41 GO NRW). 
 
 

- Berücksichtigung der Informationsbedürfnisse der übrigen Adressaten (§ 80 GO NRW). 
 
 

- Darstellung des Zielsystems und der messbaren Jahresziele (§ 12 GemHVO NRW). 
 
 

- Anforderungen aufgrund der Haushaltsgrundsätze und Haushaltsprinzipien (§ 75 GO NRW). 
 
 

- Berücksichtigung der Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (§ 84 GO NRW). 
 
 

- Berücksichtigung der Systematik des Haushaltsplans (§§ 1 - 4 GemHVO NRW). 
 
 

- Angaben zu wichtigen Erträgen und Aufwendungen (§ 2 GemHVO NRW). 
 
 

- Angaben zu wichtigen Investitionsvorhaben (§ 3 GemHVO NRW). 
 
 

- Angaben zur Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahme nach § 86 GO NRW). 
 
 

- Berücksichtigung der einzelnen Anlagen zum Haushaltsplan (§ 1 GemHVO NRW).  
 
 

- Bewirtschaftungsregelungen für die Ausführung des Haushaltsplans. 
 

Abbildung 325 „Die Gestaltung des gemeindlichen Vorberichtes“ 
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Den Gemeinden bleibt die Möglichkeit erhalten, den Ergebnis- und den Finanzpositionen des gemeindlichen 
Haushaltsplans weiterhin die notwendigen Einzelerläuterungen beizufügen oder zusammengefasst als weitere 
Angaben in den Vorbericht aufzunehmen. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Inhalt und Zweck des Vorberichts): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Überblick über die Eckpunkte): 
 
Nach der Vorschrift soll der gemeindliche Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 
geben. Unter dem Gesichtspunkt, dass der Rat der Gemeinde sowie die Adressaten der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde erlangen 
sollen, muss im Vorbericht über die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflich-
tungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und sich auch auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken 
können, berichtet werden. 
 
Im gemeindlichen Vorbericht ist insbesondere auch ein Blick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedin-
gungen der im Haushaltsplan enthaltenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde sowie auf 
die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im gesamten Planungszeitraum zu geben, wenn dazu aus der 
Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr oder den Vorjahren ein Anlass besteht. 
Dazu gehören auch Informationen über die aktuelle Vermögens- und Schuldenlage bzw. der wirtschaftlichen 
Lage der Gemeinde einschließlich der bisherigen Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals sowie 
der Liquidität der Gemeinde. Die Erläuterungen über Eckpunkte des Haushaltsplans, die den Rahmen der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft im neuen Haushaltsjahr bilden sollen, sind so gestalten, dass die Öffentlichkeit 
ausreichend über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und das damit zusammenhängende geplante Haus-
haltsgeschehen informiert wird. 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Darstellung der Entwicklung und der wirtschaftlichen Lage): 
 
Nach der Vorschrift sollen die voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde und ihre aktuelle Lage anhand der im 
Haushaltsplan der Gemeinde enthaltenen Informationen sowie der Ergebnis- und Finanzdaten im gemeindlichen 
Vorbericht dargestellt werden. Der Begriff „aktuelle Lage“ ist dabei aus Sinn und Zweck der haushaltsrechtlichen 
Vorschrift als „wirtschaftliche Lage“ der Gemeinde zu verstehen, denn mit den Angaben im gemeindlichen Haus-
haltsplan wird die aktuelle Lage der Gemeinde haushaltswirtschaftlich betrachtet. Die Aktualität der Angaben und 
Daten ist dabei auf den Zeitpunkt der Beschlussfassung des Rates der Gemeinde zu beziehen, denn bis zu die-
sem Zeitpunkt ist der gemeindliche Entwurf der Haushaltssatzung grundsätzlich abänderbar. Im Vorbericht der 
Gemeinde müssen daher unter Bezugnahme auf die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen 
sowie die wichtigen sachlichen Festlegungen bzw. Inhalte des Haushaltsplans und die darin veranschlagten 
Maßnahmen die voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde und deren wirtschaftliche Lage aufgezeigt werden.  
 
Die Darstellungen im gemeindlichen Vorbericht sollen sich aber nicht nur auf die Verwaltung der Gemeinde be-
ziehen, sondern auch die ausgegliederten gemeindlichen Betriebe umfassen, mindestens insoweit, wie sich die 
aktuelle wirtschaftliche Lage und die voraussichtliche Entwicklung dieser Betriebe auf die Haushaltswirtschaft 
bzw. die künftige Haushaltsplanung der Gemeinde auswirken könnte. Dem gemeindlichen Haushaltsplan ist des-
halb eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrich-
tungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt 
werden, beizufügen (vgl. § 1 Absatz 2 Nummer 8 GemHVO NRW). Dadurch werden auch die notwendige Dar-
stellung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und ihre Entwicklung vervollständigt. Diese haushaltsrechtlichen 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 7 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1399 

Vorgaben sind sachgerecht und notwendig, denn im Rahmen des NKF soll die Gesamtübersicht über die wirt-
schaftliche Lage der Gemeinde und ihrer Betriebe wieder erreicht bzw. verbessert werden.  
 
Auf dieser Grundlage muss bereits der Vorbericht zum gemeindlichen Haushaltsplan ein Gesamtbild über die 
wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre weitere Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Pla-
nungsjahren unter Berücksichtigung der möglichen Chancen und Risiken der Gemeinde bieten, denn dieser Zeit-
raum ist im gemeindlichen Haushaltsplan abzubilden. Diese pflichtige Darstellung von Entwicklung und wirtschaft-
licher Lage der Gemeinde erfordert es deshalb, dass zuvor von der Gemeinde eine entsprechende Analyse vor-
genommen wird und ggf. der ermittelte Stand auch im Vorbericht mit aufgezeigt wird. Die Analyse der Entwick-
lung der Gemeinde auf der Grundlage ihrer aktuellen wirtschaftlichen Lage kann durch geeignete Kennzahlen 
gestützt werden.  
 
Bei der Auswahl der Analysekennzahlen muss aber berücksichtigt werden, dass mit den Kennzahlen auch eine 
Aussagekraft für die Gemeinde erreicht wird, eine ganzheitliche Betrachtung der haushaltswirtschaftlichen Lage 
der Gemeinde erfolgen und ein nachhaltiges Handeln im Sinne der Generationengerechtigkeit gefördert werden 
soll. Auch die Adressaten des Begleitberichts zum Haushaltsplan dürfen deshalb bei der Festlegung der Kenn-
zahlen nicht unberücksichtigt bleiben, denn die Analysekennzahlen können z. B. dem Rat der Gemeinde als 
Steuerungsinstrument, aber auch als Kontrollinstrument dienen. Die bisherigen Erfahrungen mit Kennzahlen 
zeigen, dass die Nutzer vorsichtig damit umgehen sollten. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Besondere Erläuterungspflichten): 
 
2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die durch den Vorbericht gewünschte Abbildung des Gesamtüberblicks erfordert, dass in diesem Bericht auch die 
wesentlichen Zielsetzungen der Planung der Gemeinde für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie 
die Rahmenbedingungen der örtlichen haushaltswirtschaftlichen Planung der Gemeinde erläutert werden. Diese 
Vorgabe baut darauf auf, dass die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die bisher getrennt vom Haushalts-
plan aufgestellt wurde, in den Haushaltsplan der Gemeinde einbezogen worden ist und sowohl insgesamt im 
Ergebnisplan und im Finanzplan als auch produktorientiert in jedem Teilplan abzubilden ist (vgl. § 84 GO NRW). 
Diese Sachlage erfordert eine umfassende Information über die vorgesehene ergebnis- und produktorientierte 
mehrjährige Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie deren Chancen und Risiken.  
 
In diesem Zusammenhang muss die strategische Planung der Gemeinde, in der u.a. die finanzwirtschaftlichen 
Ziele mit den haushaltswirtschaftlichen Daten zu verknüpfen sind, im Vorbericht abgebildet wird. Auch die einzel-
nen haushaltswirtschaftlichen Ziele, die der jahresbezogenen Umsetzung der Gesamtstrategie der Gemeinde 
dienen, sind abzubilden und ggf. auch über die Zeit der mittelfristigen Planung fortzuschreiben. So werden Erfol-
ge, Risiken und Verluste der Gemeinde sowie der notwendige Anpassungsbedarf transparent gemacht und die 
Einschätzung des Rates, der Öffentlichkeit und der Aufsichtsbehörde, ob die gemeindlichen Planungen solide 
aufgebaut sind, wird erleichtert. 
 
Die Gemeinde kann daher die Inhalte und Schwerpunkte in den Erläuterungen über die gemeindliche Haushalts-
wirtschaft, bei denen die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind, eigenverantwortlich bestimmen. Sie 
hat damit die Möglichkeit, ihre steuerungsrelevanten Zielsetzungen mit haushaltswirtschaftlichen Daten zu ver-
knüpfen. Diese Sachlage erfordert, aus den strategischen Zielen der Gemeinde umsetzbare jährliche Ziele zu 
entwickeln und durch die Bildung von Leistungskennzahlen die Zielerreichung messbar zu machen (vgl. § 12 
GemHVO NRW). Die Gemeinde darf dabei die Informationsbedürfnisse des Rates, der Öffentlichkeit und der 
Aufsichtsbehörde nicht außer Acht lassen.  
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2.2 Die Darstellung der Zielsetzungen 
 
Die örtlichen Ziele des gemeindlichen Handelns, die sich auf die Bürgerinnen und Bürger als Öffentlichkeit bzw. 
als Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auswirken, sollten möglichst im Vorbericht zum Haushalts-
plan der Gemeinde enthalten bzw. dargestellt sein. Durch die Aufnahme dieser Ziele in den Vorbericht werden die 
für das Haushaltsjahr vereinbarten messbaren Ziele sowie die politisch gesetzte strategische Fortentwicklung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft offen gelegt. 
 
Die Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Ziele für das Haushaltsjahr darf sich dabei jedoch nicht nur auf die 
Ziele auf der untersten Ebene der örtlichen Gliederung des gemeindlichen Haushaltsplans erstrecken. Vielmehr 
müssen diese gemeindlichen Ziele sowie die Ziele der übrigen Ebenen des gemeindlichen Haushaltsplans in eine 
Zielhierarchie eingebunden sein, die ausgehend vom Rat und dem Leitbild der Gemeinde (strategische Ziele), bis 
in die unterste Verantwortungsebene der gemeindlichen Verwaltung (operative Ziele) hineinreicht. Nur so kann 
bei der Gemeinde ein in sich stimmiges Zielsystem entstehen und dargestellt werden, das einer kompetenten und 
ressourcenverbrauchsorientierten Verwaltungsteuerung mit dezentraler Ressourcenverantwortung gerecht wer-
den kann. Es gilt deshalb auch, die Zielbildung nicht allein aus fachlicher Sicht zu betreiben.  
 
Es bietet sich daher an, in einer Übersicht das örtliche Zielsystem nachvollziehbar aus der Gesamtsicht der Ge-
meinde, ausgehend vom Leitbild bis zu den geplanten umsetzbaren Zielen des Haushaltsjahres, abzubilden. Es 
bedarf dazu sachgerechter inhaltlicher Erläuterungen. Die Angaben und weiteren Informationen sollen dabei den 
Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft eine Verknüpfung zwischen den im gemeindlichen Haushalts-
plan veranschlagten Ermächtigungen und den örtlichen Zielsetzungen ermöglichen. Dieses gilt entsprechend für 
die gemeindliche Verwaltung, die im Rahmen der Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans auch die dafür 
gesetzten Ziele beachten muss. Im Vorbericht sollten auch Aussagen zur Darstellung enthalten sein, wenn z.B. 
wegen der besseren Nachvollziehbarkeit des örtlichen Gesamtsystems in der Übersicht nur die wichtigsten pro-
duktbezogenen Ziele dargestellt werden. Derartige Angaben fördern eine zutreffende Bewertung des wirtschaftli-
chen Handelns und der Aufgabenerfüllung der Gemeinde.  
 
 
2.3 Die Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage 
 
Die Darstellung der geplanten gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr soll auf einer ausgewogenen 
und umfassenden und dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechenden Analyse der wirt-
schaftlichen Lage der Gemeinde aufbauen. Dieser Ansatz erfordert, die Ausführungen der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft zutreffend und unter Berücksichtigung der künftigen Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz-
lage der Gemeinde, die im Jahresabschluss dieses Haushaltsjahres abgebildet wird, zutreffend zu erläutern. Es 
bleibt dabei der Gemeinde überlassen, ob und mit welchen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen sie arbeiten will, 
um ihre prognostizierte wirtschaftliche Lage zu belegen. Hinsichtlich der Erläuterungen über das gemeindliche 
Jahresergebnis und den Haushaltsausgleich sollte sie nicht die unmittelbare Verrechnung mit der allgemeinen 
Rücklage verschweigen, sofern bereits bei der Haushaltsplanung eine solche Verrechnung im Haushaltsjahr 
möglich sein kann. Dabei ist zu berücksichtigen, ob dazu bereits mögliche Erträge und/oder Aufwendungen im 
Ergebnisplan nach dem Jahresergebnis angegeben werden sollen (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
 
2.4 Die Einbeziehung produktorientierter Ziele und Leistungskennzahlen 
 
In die Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde sollen möglichst die pro-
duktorientierten Ziele und Leistungskennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und erläutert werden (vgl. § 12 GemHVO NRW). Diese 
Zwecksetzung gilt entsprechend auch für die Prognose der wirtschaftlichen Lage und dadurch auch bei der 
Haushaltsplanung der Gemeinde. Die nicht finanzielle Leistungsindikatoren werden in die Analyse der gemeindli-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 7 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1401 

chen Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde einbezogen. Es bleibt dabei aber der Ge-
meinde eigenverantwortlich überlassen, ob und in welchem Umfang sie in ihrem Vorbericht auch über ihre Stra-
tegien hinsichtlich ihrer Haushaltswirtschaft informieren will.  
 
 
2.5 Die Erläuterungen der haushaltswirtschaftlichen Schwerpunkte 
 
Die Vorschrift sieht keine besonderen Erläuterungspflichten für den Vorbericht zum gemeindlichen Haushaltsplan 
vor. Gleichwohl muss es den Adressaten der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ermöglicht werden, Eckpunkte 
und Zielsetzungen für die Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und die daraus entstehende wirt-
schaftliche Lage der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. Deshalb ist vor Ort von der Gemeinde abzuwä-
gen, welche Aspekte bzw. Schwerpunkte besondere haushaltswirtschaftliche oder kommunalpolitische Bedeu-
tung haben, um diese im Vorbericht als Haushaltsbegleitbericht besonders hervor zu heben. Dabei sollte die 
Darstellung möglichst anschaulich und zweckgerichtet unter Berücksichtigung des gesamten Adressatenkreises 
sowie der Veröffentlichungsmedien erfolgen.  
 
Im Vorbericht zum gemeindlichen Haushaltsplan kann z. B. eine Übersicht enthalten sein, mit der ein Gesamt-
überblick über die im Haushaltsjahr entstehenden Transferaufwendungen gegeben wird. Eine solche Übersicht ist 
i.d.R. sachgerecht, wenn eine Vielzahl von Dritten gemeindliche Aufgaben erfüllen und deshalb Finanzleistungen 
von der Gemeinde erhalten, die im Ergebnisplan zu veranschlagen sind. Bei solchen haushaltswirtschaftlichen 
Schwerpunkten bietet es sich an, die Darstellung unter Berücksichtigung der produktorientierten Teilpläne des 
gemeindlichen Haushaltsplans zu gliedern, in denen Transferaufwendungen für laufende Zwecke an Dritte ge-
währt werden. Soweit zur Sicherung der Aufgabenerfüllung die Dritten auch investive Zuwendungen von der 
Gemeinde erhalten, sollte die Übersicht um diese finanziellen Leistungen, bezogen auf den gemeindlichen Fi-
nanzplan ergänzend erstellt werden. 
 
 
2.6 Die Darstellung der Chancen und Risiken der Gemeinde 
 
Im gemeindlichen Vorbericht zum Haushaltsplan sollte auch auf die Chancen und Risiken für die künftige haus-
haltswirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde, soweit diese im Haushaltsjahr erwartet werden, eingegangen 
werden. Aus Vorsichtsgesichtspunkten sollte jedoch nicht nur auf die möglichen Risiken für die gemeindliche 
Haushaltswirtschaft eingegangen werden, sondern es soll unter der Berücksichtigung der Chancen ein ausgewo-
genes zukunftsorientiertes Bild für das Haushaltsjahr hergestellt werden. Für die Gemeinde gilt es, eine optimale 
Verteilung der Risikostreuung, der Ertragschancen und der künftigen Finanzierbarkeit der gemeindlichen Aufga-
benerfüllung im Haushaltsjahr zu erreichen und unter Einbeziehung des Grundsatzes der Generationengerechtig-
keit dauerhaft zu sichern. In diesem sachlichen Zusammenhang sind die Begriffe „Chancen“ und „Risiken“ von 
der Gemeinde im Rahmen einer Entwicklungsprognose für die Gemeinde selbst auszugestalten. 
 
 
2.7 Die Übersicht über betriebsbezogene Leistungsbeziehungen  
 
Der Vorbericht zum gemeindlichen Haushaltsplan sollte auch eine ausreichende Auskunft über die Leistungsbe-
ziehungen der gemeindlichen Verwaltung zu ihren Betrieben geben. Derartige Leistungsbeziehungen verursa-
chen in unterschiedlicher Weise gemeindliche Aufwendungen, z. B. für Sachleistungen und Dienstleistungen oder 
Transferaufwendungen, die in den betreffenden Teilplänen veranschlagt worden sind. Für die Beurteilung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft und für deren Adressaten stellen die Informationen über Leistungsbeziehun-
gen in der wirtschaftlichen Einheit "Gemeinde" eine wesentliche Auskunft dar, denn bei diesen Aufwendungen 
besteht nur ein eingeschränkter "Nutzerkreis". Entsprechend gilt diese Sachlage auch für Erträge, die von der 
Gemeinde aufgrund der betriebsbezogenen Leistungen erzielt werden können. Es besteht daher ein Bedarf, im 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 7 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1402 

Vorbericht eine zusammenfassende Übersicht darüber zu geben. Das nachfolgende Schema soll dazu einen 
Einstieg bieten (vgl. Abbildung).  
 

 
Die betriebsbezogenen Leistungsbeziehungen 
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Abbildung 326 „Die betriebsbezogenen Leistungsbeziehungen“ 
 
Diese Übersicht im Vorbericht steht jedoch nicht für sich allein, sondern kann in entsprechender Weise auch im 
Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses als Anlage dem Anhang beigefügt werden (vgl. § 44 GemHVO 
NRW). Insbesondere kann die Übersicht die Grundlageninformationen für die im Rahmen des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses vorzunehmende Aufwands- und Ertragskonsolidierung bieten (vgl. § 50 GemHVO NRW 
i.V.m. § 305 HGB). Sie gewährt daher nicht nur einen besonderen Einblick in die gemeindliche Haushaltswirt-
schaft, sondern unterstützt auch die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses.  
 
Die Übersicht über betriebsbezogene Leistungsbeziehungen soll von der Gemeinde unter Berücksichtigung der 
örtlichen Verhältnisse näher ausgestaltet werden. So könnten je nach Bedeutung auch die Leistungsbeziehungen 
zu einzelnen Betrieben, die dann zu benennen wären, in die Übersicht aufgenommen werden.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 8 
Stellenplan 

 
(1) 1Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht 
nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen. 2Stellen von Beamtinnen und Beamten in Einrich-
tungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzuführen. 
 
(2) 1Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr 
sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. 2Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan 
des Vorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern. 
 
(3) Dem Stellenplan ist  
1. eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche, soweit 

diese nicht auszugsweise den einzelnen Teilplänen beigefügt sind, 
2.  eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienst-

kräfte  
beizufügen. 
 
 
Erläuterungen zu § 8: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Zwecke des Stellenplans 
 
1.1 Allgemeines 
 
Der gemeindliche Stellenplan, der jährlich von der Gemeinde aufzustellen ist, hat seinen Ursprung im öffentlichen 
Dienstrecht und baut auf der örtlichen Personalkonzeption der Gemeinde auf. Er weist für den Zeitraum eines 
gemeindlichen Haushaltsjahres die für notwendig erachteten Stellen für die gemeindliche Verwaltung aus. Dar-
über hinaus wird dadurch ein Bild über ihre tatsächliche Personalausstattung bzw. den Personalbedarf der Ge-
meinde für diesen Zeitraum unter Berücksichtigung der Beschäftigungsverhältnisse abgegeben (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Darstellung des gemeindlichen Personalbedarfs 
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Abbildung 327 „Die Darstellung des gemeindlichen Personalbedarfs“ 
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Der gemeindliche Stellenplan ist somit ein Abbild des Umfangs der nicht nur vorübergehend Beschäftigten in der 
gemeindlichen Verwaltung, die insbesondere als Beamtinnen und Beamte sowie als tariflich Beschäftigte tätig 
sind, denn die gemeindliche Verwaltung ist durch eine arbeitsteilige Erledigung ihrer Aufgaben gekennzeichnet, 
zu der auch noch eine Differenzierung nach Leitungsebenen mit unterschiedlichen Entscheidungsbefugnissen 
kommt. Er stellt deshalb die Grundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde als auch deren geplantes Ergeb-
nis für einen bestimmten Zeitraum dar. Der Personalbedarf der Gemeinde ist dabei von unterschiedlichen Vo-
raussetzungen und Kriterien geprägt. 
 
Insbesondere die Art und der Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung und die bestehende Organisation der 
gemeindlichen Verwaltung sowie die haushaltswirtschaftlichen Möglichkeiten prägen in hohem Maße die Ausge-
staltung des gemeindlichen Personalwesens und damit auch den jährlichen Stellenplan der Gemeinde. Es ist 
damit von den Entscheidungen und Handlungen der Gemeinde abhängig, ob dem Bild, das durch den gemeindli-
chen Stellenplan von der Personalausstattung der Gemeinde geboten wird, eine geeignete und strukturierte Per-
sonalpolitik zugrunde liegt. Dem Stellenplan kann dann eine Wertigkeit zukommen, die i.V.m. den Zielen des 
örtlichen Personalmanagements nicht nur die anstehende Arbeitserledigung durch die Beschäftigten im Haus-
haltsjahr im Blickfeld hat, sondern auch deren Einsatz und Zufriedenheit. Er stellt dann auch ein Instrument zur 
Weiterentwicklung der gemeindlichen Verwaltung dar. 
 
In diesem Zusammenhang sollte die Stelle als kleinste Organisationseinheit der gemeindlichen Verwaltung be-
trachtet werden, die sämtliche von einem gemeindlichen Beschäftigten wahrzunehmenden Aufgaben, Tätigkeiten 
und Befugnisse umfasst. Bei der Planung der Personalausstattung und damit auch des Umfangs und der Ange-
messenheit der Stellen für die Beschäftigten der Gemeinde dürfen deshalb auch die Kompetenzen der Beschäfti-
gen und deren Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung sowie die Mitarbeiterzufriedenheit, aber auch 
anstehende künftige Veränderungen und Belastungen nicht außer Acht gelassen werden. Der gemeindliche Stel-
lenplan stellt daher ein quantitatives als auch qualitatives Abbild der Beschäftigten der Gemeinde dar. Er bietet 
einen haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungsrahmen für die Personalwirtschaft der Gemeinde. 
 
Der Stellenplan der Gemeinde muss daher für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe den gesamten Bedarf an 
Stellen im Haushaltsjahr sowie den für das Vorjahr festgelegten Bedarf und die am 30. Juni des Vorjahres besetz-
ten Stellen enthalten. Er gibt damit ein haushaltsjahrbezogenes Bild über den Bedarf und die tatsächliche Perso-
nalausstattung der Gemeinde ab. Soweit sich jedoch Änderungen aufgrund von beamtenrechtlichen Regelungen 
oder aufgrund von Tarifverträgen ergeben, müssen diese bei der Aufstellung des Stellenplans und der Stellen-
übersicht von der Gemeinde berücksichtigt werden. Die dafür vom Innenministerium zur Anwendung empfohle-
nen Muster sind dann bedarfsgerecht anzupassen. 
 
 
1.2 Die Aufstellung des Stellenplans 
 
Die Vorgabe für die Gemeinde, ihren Stellenplan einzuhalten, beinhaltet nicht ausdrücklich auch die Verpflich-
tung, einen Stellenplan aufzustellen (vgl. § 74 Absatz 2 GO NRW). Sie setzt aber grundsätzlich die Aufstellung 
eines gemeindlichen Stellenplans voraus. Historisch betrachtet bestand früher die gesonderte „Verordnung über 
die Aufstellung von Stellenplänen in Gemeinden und Gemeindeverbänden“ vom 02.11.1932, PrGS S. 347; SGV. 
NRW. 2020. Diese Verordnung enthielt in § 1 die ausdrückliche Pflicht für die Gemeinde zur Aufstellung eines 
Stellenplans. Heute hat die Gemeinde bei der Aufstellung und Ausgestaltung ihres gemeindlichen Stellenplans 
insbesondere die besoldungs- und tarifrechtlichen Bestimmungen zu beachten.  
 
Der gemeindliche Stellenplan ist jährlich dem gemeindlichen Haushaltsplan als Anlage beizufügen (vgl. § 79 
Absatz 2 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 2 Nummer 2 GemHVO NRW). Er bedarf im Rahmen der Beschlussfassung 
des Rates der Gemeinde über die gemeindliche Haushaltssatzung ebenfalls der Beschlussfassung durch den Rat 
(vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW). Der Stellenplan der Gemeinde für das Haushaltsjahr wird dann dem 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 8 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1405 

Rahmen der Anzeige der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde der Gemein-
de vorgelegt (vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW). 
 
 
1.3 Die Verbindlichkeit des Stellenplans 
 
Die Gemeinde ist nach der Gemeindeordnung ausdrücklich verpflichtet, ihren Stellenplan einzuhalten (vgl. § 74 
Absatz 2 GO NRW). Diese Verbindlichkeit wirkt sich insbesondere auf die Durchführung der Personalwirtschaft 
der Gemeinde aus, denn bei der Ausgestaltung des gemeindlichen Stellenplans sind die besoldungs- und tarif-
rechtlichen Bestimmungen zu beachten. Dazu gehört z. B. die Vorgabe, dass bei der Besetzung der Stellen die 
künftigen Stelleninhaber als Bedienstete der Gemeinde die für ihren Arbeitsbereich erforderlichen fachlichen 
Voraussetzungen erfüllen müssen (vgl. § 74 Absatz 1 GO NRW). Zur Stellenbewirtschaftung gehört auch, dass 
Beamte nicht auf Dauer auf Stellen von tariflich Beschäftigten und tariflich Beschäftigte nicht auf Dauer auf Stel-
len von Beamten geführt werden dürfen, soweit dafür nicht ein dienstliches Bedürfnis besteht. Aus örtlichen Ge-
gebenheiten vorgesehene Abweichungen vom Stellenplan sind daher nur als zulässig anzusehen, soweit sie 
aufgrund des Besoldungs- oder Tarifrechts zwingend erforderlich sind (vgl. § 74 Absatz 2 Satz 1 GO NRW).  
 
In diesem Rahmen ist es als zulässig anzusehen, wenn durch eine Regelung in der gemeindlichen Haushaltssat-
zung eine flexible unterjährige Verfahrensweise bei der Wiederbesetzung von Stellen getroffen wird (vgl. § 78 
Absatz 2 Satz 2 GO NRW). Eine solche Regelung steht einer über das Haushaltsjahr hinaus gehenden Stellen-
besetzungssperre nicht entgegen. Es ist auch als sachgerecht anzusehen, im Stellenplan die Stellen besonders 
zu kennzeichnen, die künftig wegfallen oder künftig in andere Stellen umgewandelt werden. In den Fällen, in 
denen aber ein Bedarf für eine nachträgliche Änderung des Stellenplans bei der Gemeinde besteht, bedarf es 
dazu einer Entscheidung des Rates der Gemeinde, denn der Rat kann in dieser Sache seine Zuständigkeit für 
den gemeindlichen Stellenplan nicht übertragen (vgl. § 41 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Bei einer Änderung des 
Stellenplans bedarf es jedoch keiner Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW, denn der Stellenplan ist - wie aufge-
zeigt - nur eine Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde und nicht ein Bestandteil davon.  
 
 
1.4 Der Ausweis der Veränderungen der Stellen 
 
In diesem Zusammenhang ist es sachgerecht, im Stellenplan die Stellen besonders zu kennzeichnen, die künftig 
wegfallen (kw) oder künftig in andere Stellen umgewandelt (ku) werden, um die Veränderungen beim Personal, z. 
B. durch Personalabbau entsprechend dem Ausscheiden der Beschäftigten, sicherzustellen. Diese Kennzeich-
nungen sind auszuweisen, wenn der Wegfall von Stellen im Haushaltsjahr eintreten kann. In der Haushaltssat-
zung sind dazu die Rechtsfolgen zu bestimmen, die bei diesen Vermerken im Stellenplan beabsichtigt sind.  
 
Das grundsätzliche Anbringen eines Kw-Vermerks hat für die Gemeinde zur Folge, dass die Stelle nach dem 
Ausscheiden des Beschäftigten nicht wieder besetzt werden darf. Für eine befristete Beschäftigung wegen einer 
gemeindlichen Aufgabe von vorübergehender Dauer ist die Ausbringung eines kw-Vermerks im Stellenplan der 
Gemeinde regelmäßig nicht ausreichend. In diesen Fällen ist es zweckmäßig, die Haushaltsmittel, die dafür im 
Haushaltsplan zur Verfügung gestellt werden, auch entsprechend zu kennzeichnen. Beim Ausbringen von Ku-
Vermerken sollen diese Stellen umgewandelt werden. Solche personalwirtschaftlich erforderliche Maßnahmen 
können jedoch vielfach aus Gründen, die in der Person des Stelleninhabers liegen, nicht sofort erfolgen, sodass 
ein solcher Ausweis ggf. in den Stellenplänen mehrerer Haushaltsjahre auszubringen ist. 
 
 
1.5 Die Bewirtschaftung des Stellenplans 
 
Der gemeindliche Stellenplan ist eine Übersicht über den Bedarf an Beschäftigten in der gemeindlichen Verwal-
tung. Er gibt damit ein Bild über die vorgesehene Personalausstattung der Gemeinde ab und stellt die Grundlage 
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für die Personalwirtschaft der Gemeinde dar. Die haushaltsrechtlichen Vorschriften enthalten dazu aber keine 
besonderen Regelungen, sodass nicht nur allgemein geltende Grundsätze, sondern auch beamtenrechtliche und 
tarifrechtliche Bestimmungen zu einer bedarfsgerechten Stellenbewirtschaftung heranzuziehen sind. Die Ge-
meinde soll z. B. nur dann Beschäftigte einstellen, wenn entsprechende Stellen in ihrem Stellenplan nach Zahl 
und Umfang der Tätigkeit sowie entsprechend dem notwendigen Status enthalten sind. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch die Besetzung bzw. die Besetzbarkeit einer Stelle zu betrachten. Eine Stelle 
darf z.B. mit mehreren Teilzeitbeschäftigten besetzt werden, wenn die Gesamtarbeitszeit dieser Beschäftigten die 
regelmäßige Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten nicht überschreitet. Dabei können z.B. auch Stellen oder Stellen-
anteile von Stellen für Beamte für tariflich Beschäftigte genutzt werden. Eine Planstelle ist aber i.d.R. nicht be-
setzbar, wenn der Stelleninhaber ohne Dienstbezüge beurlaubt ist oder die Mittel der Stelle bereits für andere 
Beschäftigte in Anspruch genommen werden. Die Vorgaben bringen z.B. mit sich, dass im gemeindlichen Stel-
lenplan die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni des Vorjahres nicht höher sein kann als die Zahl 
der Stellen in diesem Haushaltsjahr. 
 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass Beschäftigte auch auf einer höherwertigen Planstelle geführt werden 
können, insbesondere dann, wenn beabsichtigt ist, ihm eine mit dieser Planstelle verbundene Aufgabe zu über-
tragen. Dazu können ggf. beamtenrechtliche Einschränkungen in der Weise bestehen, dass eine Beamtin oder 
ein Beamter nur auf einer höherwertigen Planstelle der gleichen oder der nächsthöheren Laufbahngruppe geführt 
werden darf, wobei innerhalb einer Einheitslaufbahn der mittlere, der gehobene und der höhere Dienst jeweils als 
eine Laufbahn gelten. 
 
 
2. Die Stellenübersicht  
 
Dem Stellenplan der Gemeinde ist eine Gesamtübersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stel-
lenplans auf die Produktbereiche im gemeindlichen Haushaltsplan als Anlage beizufügen, soweit die Stellenauf-
teilung nicht auszugsweise in den einzelnen Teilplänen im Haushaltsplan enthalten ist. Diese Übersicht soll die 
Grundlage für die Aufteilung der gemeindlichen Personalaufwendungen auf die von der Gemeinde in eigener 
Verantwortung aufgestellten produktorientierten Teilpläne bilden. Durch die Ergänzung des Stellenplans um eine 
Stellenübersicht wird die Zuordnung der Stellen auf die gemeindlichen Produktbereiche oder Produktgruppen 
bzw. Produkte ersichtlich. Gleichzeitig wird der dort jeweils bestehende Personalbedarf für die gemeindliche Auf-
gabenerfüllung aufgezeigt und nachvollziehbar gemacht. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Inhalt des Stellenplans): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Ausweis aller Stellen im Stellenplan): 
 
1.1.1 Die Inhalte des Stellenplans 
 
Die Vorschrift regelt den Inhalt des Stellenplans der Gemeinde. Er hat sämtliche Stellen für die Beschäftigten der 
Gemeinde auszuweisen, die für die gemeindliche Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erforderlich sind. Der Be-
griff „erforderlich“ ist dabei von der Gemeinde im Rahmen ihrer Organisationshoheit und unter Berücksichtigung 
der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung in eigener Verantwortung auszufüllen. Die Gemeinde hat ihren 
Stellenplan dabei unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze „Wirtschaftlichkeit“ und „Sparsamkeit“ sowie 
ihrer mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszugestalten (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW).  
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Die Planstellen für Beamtinnen und Beamte dürfen im gemeindlichen Stellenplan zudem nur für die Aufgaben der 
Gemeinde eingerichtet werden, zu deren Wahrnehmung die Begründung eines Beamtenverhältnisses zulässig ist 
und die in der Regel auch als Daueraufgaben von der Gemeinde zu erfüllen sind. Bei deren Ausgestaltung ist 
nach der Art des Beamtenverhältnisses zu unterscheiden, und nicht danach, ob ein Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf besteht. Der gemeindliche Stellenplan muss daher durch seine 
Untergliederung nach Beschäftigungsverhältnissen die örtlichen Gegebenheiten zutreffend abzubilden.  
 
Bei der Aufstellung des Stellenplans muss sich die Gemeinde nach den besoldungs- und tarifrechtlichen Bestim-
mungen richten. So darf die Gemeinde die einzelnen Stellen nicht höher oder niedriger bewerten, als es sich aus 
den beamtenrechtlichen und tarifrechtlichen Bestimmungen ergibt. Jede Planstelle im Rahmen des gemeindli-
chen Stellenplans darf grundsätzlich nur mit einem Beschäftigten der Gemeinde besetzt werden. Im Rahmen von 
Teilzeitbeschäftigung kann eine Stelle jedoch mit mehreren teilzeitbeschäftigten Beamtinnen oder Beamten ent-
sprechend dem Umfang ihrer Teilzeitbeschäftigung besetzt werden, soweit deren Gesamtarbeitszeit bezogen auf 
die Stelle die übliche regelmäßige Arbeitszeit nicht überschreitet.  
 
Die Stellen für die nicht nur vorübergehend Beschäftigten im gemeindlichen Stellenplan beinhaltet grundsätzlich 
auch, dass befristete Beschäftigungsverhältnisse nur dann von der Gemeinde eingegangen werden dürfen, wenn 
für diesen Bedarf auch die entsprechenden Stellen im gemeindlichen Stellenplan eingerichtet und nicht durch 
dauerhaft Beschäftigte oder Teilzeitkräfte besetzt sind. Der gemeindliche Stellenplan muss insgesamt sichtbar 
und nachvollziehbar machen, welches und wie viel Personal die Gemeinde für ihre Aufgabenerfüllung im Haus-
haltsjahr voraussichtlich benötigt.  
 
 
1.1.2 Die Grundstruktur eines Stellenplans 
 
Auf der Grundlage, dass der gemeindliche Stellenplan sämtliche Stellen der gemeindlichen Beschäftigten aus-
weisen muss, soll er einen Gesamtüberblick über alle Stellen der Gemeinde geben. Die nachfolgende Übersicht 
soll die Grundstruktur für einen gemeindlichen Stellenplan verdeutlichen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundstruktur des Stellenplans 

 
 

TEIL A: BEAMTE 
 

Wahlbeamte 
Laufbahngruppe/ 

Besoldungsgruppe 
 

 
Zahl der Stellen 

im Haushaltsjahr 

 
Zahl der Stellen 

im Vorjahr 

 
Zahl der besetzten 

Stellen am 
30.06. des Vorjahres 

 
 

Erläuterungen 

 
 
 
 
 
 

    

 
Gesamtzahl: 
 

    

 
 

TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 
 

Entgeltgruppe/ 
Sondertarif 

 

 
Zahl der Stellen 

Im Haushaltsjahr 

 
Zahl der Stellen 

Im Vorjahr 

 
Zahl der besetzten 

Stellen am 
30.06. des Vorjahres 

 
 

Erläuterungen 
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Die Grundstruktur des Stellenplans 

 
 
 
 
Gesamtzahl: 
 

    

Abbildung 328 „Die Grundstruktur des Stellenplans“ 
 
Für den gemeindlichen Stellenplan sind der Gemeinde besondere Muster empfohlen worden. Sofern diese Mus-
ter von der Gemeinde genutzt werden, sind sie anzupassen, wenn sich aufgrund von Tarifverträgen oder des 
Beamtenrechts Änderungen ergeben (vgl. Nummer 1.3.1 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.1.3 Stellenplan und Haushaltsjahr 
 
1.1.3.1 Der Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan 
 
Durch den gemeindlichen Stellenplan wird die notwendige Transparenz über die gemeindliche Personalausstat-
tung geschaffen und dem Rat die dazugehörigen Informationen gegeben, denn er ist für den Erlass des Stellen-
plans zuständig (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW). Der Rat der Gemeinde hat wegen der langfristigen 
Folgen der Einstellung von Beschäftigten im Rahmen seiner Budgethoheit die Verantwortung auch für den Um-
fang des gemeindlichen Stellenplans zu tragen. Der Stellenplan der Gemeinde ist daher dem gemeindlichen 
Haushaltsplan als Anlage beizufügen (vgl. 79 Absatz 2 GO NRW i.V.m. § 1 Absatz 2 Nummer 2 GemHVO NRW).  
 
Durch den Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan wird eine Verbindung zwischen dem Stellenplan als Grund-
lage für die Ausstattung der gemeindlichen Verwaltung mit Beschäftigten, die für die Durchführung der Aufgaben 
der Gemeinde benötigt werden, und den durch die Beschäftigung dieser Personen entstehenden Personalauf-
wendungen, die im Haushaltsplan der Gemeinde auszuweisen sind, hergestellt (vgl. § 2 Absatz 1 Nummer 10 
i.V.m. § 11 Absatz 2 GemHVO NRW). Die Regelungen in der gemeindlichen Haushaltsatzung, die sich auf den 
Stellenplan beziehen, sollten aus Transparenzgründen auch im Stellenplan enthalten sein, auch wenn dieser dem 
gemeindlichen Haushaltsplan beigefügt wird (vgl. § 78 Absatz 2 Satz 2 GO NRW).  
 
 
1.1.3.2 Die Veränderungsliste zum Stellenplan 
 
In besonderen Fällen, in denen sich im Rahmen der Veränderung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung, z. B. 
durch die Übernahme von neuen Aufgaben oder die Ausgliederung von Aufgaben in gemeindliche Betriebe er-
hebliche Veränderungen im Stellenplan der Gemeinde von einem Haushaltsjahr zum nächsten Haushaltsjahr 
ergeben, bietet es sich an, dem gemeindlichen Stellenplan eine Veränderungsliste beizufügen. Mit dieser geson-
derten Darstellung wird es möglich, einen Überblick über die eingetretenen Veränderungen im Personalbereich 
der Gemeinde zu vermitteln.  
 
Unter Berücksichtigung der Stellenübersicht kann dabei z. B. eine produktbereichsbezogene Darstellung erfolgen, 
sodass durch die Veränderungsliste gleichzeitig eine Beziehung zwischen dem Stellenplan und der Stellenüber-
sicht der Gemeinde hergestellt wird. Die Veränderungsliste kann aber auch nach organisatorischen Gesichts-
punkten gegliedert werden. Bei beiden Gliederungsformen ist es aber notwendig, die Veränderungen in geson-
derten Spalten aufzuzeigen. Dazu gehören insbesondere die Angaben über die Zahl der bisherigen Stellen, die 
Zugänge und Abgänge sowie die Umwandlungen von Stellen, jeweils mit Angabe der alten und neuen Besol-
dungsgruppe oder Entgeltgruppe, soweit entsprechende Änderungen erfolgen sollen. 
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1.1.4 Stellenplan und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
 
Der Stellenplan sollte aber auch die weitere Entwicklung in der Personalwirtschaft der Gemeinde aufzeigen, so-
fern diese durch den Stellenplan transparent gemacht werden kann. Die für das Haushaltsjahr und das Vorjahr zu 
machenden Angaben könnten z. B. um Angaben für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre erwei-
tert werden (vgl. § 84 GO NRW). Im Stellenplan ist dann die gleiche Zeitreihe enthalten wie im Haushaltsplan 
(vgl. § 1 Absatz 3 GemHVO NRW). Diese Darstellung würde die Veranschlagung der Personalaufwendungen im 
Haushaltsplan des Haushaltsjahres sowie die für die Folgejahre vorgesehenen Veränderungen nachvollziehbarer 
machen.  
 
Die künftigen personalwirtschaftlichen Veränderungen sollten jedoch nicht nur durch insgesamt veränderte Zah-
len aufgezeigt werden. Vielmehr könnte durch eine Kennzeichnung der betroffenen Stellen, wie sie i.d.R. erfolgt, 
wenn Stellen künftig wegfallen oder künftig in andere Stellen umgewandelt werden, sowie durch eine Kennzeich-
nung der neuen Stellen, die notwendige Nachvollziehbarkeit und Transparenz im Sinne der Sicherung der steti-
gen Aufgabenerfüllung der Gemeinde geschaffen und die Entwicklung in der Personalwirtschaft der Gemeinde 
offengelegt werden. Insbesondere durch die Stellenübersicht kann eine Verbindung zu den Teilplänen hergestellt 
werden, weil in den Teilplänen vielfach Auszüge aus der Stellenübersicht mit der dort vorhandenen mehrjährigen 
Zeitreihe verknüpft werden. 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Stellen in Einrichtungen von Sondervermögen): 
 
1.2.1 Die Stellen für Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Nummer 1 und 2 GO NRW 
 
Die gemeindlichen Sondervermögen stellen nicht immer selbstständige Aufgabenbereiche (Organisationseinhei-
ten) der Gemeinde dar, die über einen eigenen Rechnungskreis verfügen (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 1 und 2 
GO NRW). Sie sind in solchen Fällen im Haushalt der Gemeinde zu erfassen. Zu diesen gemeindlichen Sonder-
vermögen zählen das Gemeindegliedervermögen sowie die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen. Die 
Erhaltung des Zwecks dieser beiden Sondervermögen erfordert von der Gemeinde keinen Nachweis durch ge-
sonderte Rechnungskreise oder gesonderte Bilanzposten.  
 
Der Nachweis ist von der Gemeinde vielmehr intern zu führen und zu dokumentieren. Das von der Gemeinde zu 
verwaltende Treuhandvermögen zählt ebenfalls nicht zu dem Vermögen, bei dem es einer gesonderten Angabe 
im gemeindlichen Stellenplan bedarf (vgl. § 98 GO NRW). Der Stellennachweis für die mit diesen gemeindlichen 
Aufgaben betrauten gemeindlichen Beschäftigten hat im Stellenplan der Gemeinde zu erfolgen. 
 
 
1.2.2 Die Stellen für Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Nummer 3 und 4 GO NRW 
 
Die Stellen von Beamtinnen und Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen 
geführt werden, sind gesondert im Stellenplan aufzuführen (vgl. § 97 GO NRW). Bei der Gemeinde werden Son-
derrechnungen und eigene Jahresabschlüsse i.d.R. von den wirtschaftlichen Unternehmen (vgl. § 114 GO NRW) 
und den organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen (vgl. § 107 Absatz 2 GO NRW) ohne eigene Rechts-
persönlichkeit verlangt.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass nach der Eigenbetriebsverordnung diese Stellen auch in der 
Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben sind (vgl. § 17 Satz 2 EigVO NRW). Auch von den 
rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen der Gemeinde, z. B. eigene Zusatz-
versorgungskassen, Eigenunfallversicherungen oder gemeindliche Krankenhäuser, können Sonderrechnungen 
und eigene Jahresabschlüsse verlangt werden.  
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1.2.3 Der Stellenausweis für Jobcenter 
 
Die Beamtinnen oder Beamte der Gemeinde, die einer „Gemeinsamen Einrichtung zur Durchführung der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende (Jobcenter)“ für eine vorübergehende Tätigkeit zugewiesen werden, erwerben 
durch ihre dortige Tätigkeit weitere Versorgungsansprüche, als wären sie in der gemeindlichen Verwaltung be-
schäftigt (vgl. nach § 44b SGB II). Das Beamtenverhältnis der betreffenden Beamtin oder des Beamten zum 
Dienstherrn „Gemeinde“ sowie ihre Ansprüche gegenüber der Gemeinde bestehen rechtlich unverändert fort und 
bleiben daher von dieser Maßnahme unberührt.  
 
Durch die Zuweisung einer Tätigkeit in einem Jobcenter findet daher auch kein „fiktiver“ Dienstherrnwechsel statt 
(vgl. § 44g Absatz 3 SGB II). Die Stellen der Beamtinnen und Beamten in einem Jobcenter sollen deshalb hin-
sichtlich des Ausweises im gemeindlichen Stellenplan wie die Stellen der in den organisatorisch selbstständigen 
Sondervermögen tätigen Beamtinnen und Beamten der Gemeinde behandelt werden, sodass diese Stellen ge-
sondert im Stellenplan der Gemeinde aufzuführen sind. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Wichtige Angaben im Stellenplan): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Aufteilung des Stellenplans): 
 
2.1.1 Allgemeine Aufgaben 
 
Die Personalwirtschaft der Gemeinde sowie die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erfordern eine 
inhaltliche Ausgestaltung des Stellenplans durch die Gemeinde. Der gemeindliche Stellenplan muss sichtbar 
machen, welches Personal in welchen Beschäftigungsverhältnissen von der Gemeinde zu ihrer Aufgabenerfül-
lung benötigt wird. Der Stellenplan ist jährlich nach den Beschäftigungsverhältnissen der Beamtinnen und Beam-
ten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten aufzubauen. Der gemeindliche Stellenplan bildet 
u.a. die Grundlage für die Stellenbewirtschaftung und für die Veranschlagung der Personalaufwendungen im 
gemeindlichen Ergebnisplan (vgl. § 2 GemHVO NRW). Diese Zusammenhänge schaffen eine enge Verbindung 
zwischen dem gemeindlichen Haushaltsplan und dem Stellenplan und bedingen, dass der Stellenplan dem ge-
meindlichen Haushaltsplan als Anlage beizufügen ist (vgl. § 1 Absatz 2 Nummer 2 GemHVO NRW).  
 
 
2.1.2 Die Stellen für Beamtinnen und Beamte 
 
Die Vorschrift sieht vor, dass im gemeindlichen Stellenplan die Stellen für die Beamtinnen und Beamten der Ge-
meinde nach den beamtenrechtlich vorgesehenen Besoldungsgruppen aufzuteilen und die Gesamtzahl der Stel-
len für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben sind. Für diese Darstellun-
gen könnten die Besoldungsordnungen nach dem Bundesbesoldungsgesetz herangezogen werden, denn in der 
Besoldungsordnung A sind die Besoldungsgruppen A 2 bis A 16 und in der Besoldungsordnung B die Besol-
dungsgruppen B 1 bis B 11 enthalten.  
 
Im Stellenplan der Gemeinde können zu den einzelnen Besoldungsgruppen der Beamtinnen und Beamten auch 
die beamtenrechtlichen Amtsbezeichnungen angegeben werden. Sie dienen der Verdeutlichung, wenn z. B. bei 
der Gemeinde mehrere Beamte aus mehreren Fachrichtungen beschäftigt werden. Dabei ist zu beachten, dass 
die Stellen von Beamtinnen und Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen 
geführt werden, sowie Jobcentern gesondert aufzuführen sind. 
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2.1.3 Die Stellen für tariflich Beschäftigte 
 
Nach der Vorschrift hat der gemeindliche Stellenplan auch die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der nicht 
nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen. Die Untergliederung dieses Stellenplanbereichs ist 
dabei entsprechend dem geltenden Tarifvertrag in die Entgeltgruppen 1 bis 15 vorzunehmen. Dabei sind die 
besonderen Entgeltgruppen S 3 bis S 18 zu berücksichtigen, die im Jahre 2009 durch einen neuen Tarifvertrag 
für die bei den Gemeinden beschäftigten Erzieher und Sozialarbeiter eingeführt wurden.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Abweichungen vom Stellenplan und zukünftige Veränderungen): 
 
Die Vorschrift sieht vor, dass wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sowie geplante zukünfti-
ge Veränderungen im Zusammenhang mit dem Stellenplan zu erläutern sind. Die Abweichungen und Verände-
rungen sollen dadurch transparent gemacht werden. Zum Zwecke des Vergleichs sind zudem neben der Zahl der 
für das Haushaltsjahr erforderlichen Stellen auch die Stellen aus dem Stellenplan des Vorjahres sowie die Zahl 
der im Vorjahr tatsächlich besetzten Stellen anzugeben. Die Gemeinde sollte auch sonstige im Stellenplan enthal-
tene Vermerke, z. B. kw- und ku-Vermerke, ausreichend erläutern. Soweit sie rechtliche Auswirkungen haben, 
bedarf es einer zusätzlichen Aufnahme in die Haushaltssatzung, z.B. bei kw-Vermerken, dass solche Stellen 
beim Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Dienst nicht wieder besetzt werden dürfen. 
 
In diesem Zusammenhang wird durch die Vorschrift nicht vorgegeben, an welcher Stelle des gemeindlichen 
Haushaltsplans die Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sowie zu 
den geplanten künftigen Veränderungen aufzuführen sind. Für wichtige Eckdaten im gemeindlichen Rahmen der 
Stellenbewirtschaftung bietet sich z.B. der Vorbericht zum Haushaltsplan an, während die notwendigen Einzelhei-
ten zu vorgesehenen Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sowie die geplanten zukünftigen Verände-
rungen unmittelbar in der Anlage „Stellenplan“ des Haushaltsplans enthalten sein sollten, um einen unmittelbaren 
Bezug zum Stellenplan zu verdeutlichen.  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Übersichten zum Stellenplan): 
 
3.1 Zu Nummer 1 (Übersicht über die Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche): 
 
Die Vorschrift verlangt von der Gemeinde, ihrem Stellenplan eine Gesamtübersicht über die vorgesehene Auftei-
lung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche im gemeindlichen Haushaltsplan beizufügen (vgl. Teil A 
der Abbildung im Abschnitt 3.3), soweit die Stellenaufteilung nicht auszugsweise in den einzelnen Teilplänen 
vorgenommen wurde bzw. diesen beigefügt ist. Diese Übersicht bildet die Grundlage für die Aufteilung der Per-
sonalaufwendungen auf die Teilpläne des gemeindlichen Haushalts, denn aufgrund der Veranschlagung des 
Ressourcenverbrauchs im gemeindlichen Haushaltsplan sollen die Personalaufwendungen verursachungsge-
recht den Produktbereichen zugeordnet und aufgezeigt werden.  
 
Außerdem ist wegen der notwendigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs in den einzelnen Teilplänen des 
gemeindlichen Haushalts worden, dass die erforderliche Aufteilung der Stellen nach dieser Vorschrift nur dann in 
einer Gesamtübersicht erfolgen muss, wenn die Aufteilung der Stellen nicht auszugsweise in die einzelnen Teil-
pläne im Haushaltsplan einbezogen wird. Dazu kann, wie es vielfach gewünscht wird, auch die künftige Entwick-
lung der Stellen mithilfe einer Zeitreihe aufgezeigt werden, die das Haushaltsjahr sowie die drei weiteren Pla-
nungsjahre umfassen sollte. Den Gemeinden steht es frei, eine solche Abbildung in den Teilplänen vorzunehmen. 
Außerdem müssen in dieser Stellenübersicht nicht die Stellen von Beamtinnen und Beamten in Einrichtungen von 
Sondervermögen, die deshalb gesondert im Stellenplan aufzuführen sind, ausgewiesen werden. Es sollte aber 
ein Hinweis darüber in der Stellenübersicht der Gemeinde enthalten sein.  
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3.2 Zu Nummer 2 (Übersicht über weitere Beschäftigte der Gemeinde): 
 
Nach der Vorschrift ist dem Stellenplan auch eine Übersicht über die Nachwuchskräfte und die informatorisch 
beschäftigten Dienstkräfte beizufügen. Zu den Nachwuchskräften zählen Auszubildende und Verwaltungsprakti-
kantinnen und Verwaltungspraktikanten, während die sonstigen Praktikanten zu den informatorisch beschäftigten 
Dienstkräften, zu denen z. B. auch Zivildienstleistende gehören, zu zählen sind. Die Übersicht über diese weite-
ren Beschäftigten der Gemeinde stellt eine Ergänzung zur Übersicht über die Beamten und tariflich Beschäftigten 
der Gemeinde dar, weil die in der Vorschrift benannten Beschäftigten noch nicht auf Dauer in einem bestimmten 
Aufgabenbereich der Gemeinde tätig sind und daher nicht einem einzelnen Produktbereich zugeordnet werden 
können und nicht einem beliebigen Produktbereich „untergeschoben“ werden sollen.  
 
 
3.3 Die Grundstruktur einer Stellenübersicht 
 
Mit der gemeindlichen Stellenübersicht werden die Stellen der gemeindlichen Beschäftigten den produktorientier-
ten Teilplänen des gemeindlichen Haushaltsplans zugeordnet. Die Gemeinde hat nach dem geltenden Recht die 
Wahl, die Stellenübersicht als ein Gesamtwerk zu erstellen und ihrem Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan 
nach § 1 Absatz 2 Nummer 2 GemHVO NRW beizufügen. Sie kann ihre gesamte Stellenübersicht aber auch 
entsprechend den von ihr aufgestellten produktorientierten Teilplänen aufteilen und ganz oder teilweise in einzel-
ne oder in ausgewählte Teilpläne in ihrem Haushaltsplan integrieren (vgl. § 4 GemHVO NRW). Nachfolgend wird 
die Grundstruktur einer gemeindlichen Stellenübersicht aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundstruktur der Stellenübersicht 
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Die Grundstruktur der Stellenübersicht 
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Gesamtzahl: 
 

    

Abbildung 329 „Die Grundstruktur der Stellenübersicht“ 
 
Das Muster über die Stellenübersicht ist der Gemeinde zur Anwendung empfohlen worden. Sofern das Muster 
von der Gemeinde genutzt wird, ist es anzupassen, wenn sich aufgrund von Tarifverträgen oder des Beamten-
rechts Änderungen ergeben (vgl. Nummer 1.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. 
NRW. 6300). 
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§ 9 
Haushaltsplan für zwei Jahre 

 
(1) Werden in der Haushaltssatzung Ermächtigungen für zwei Haushaltsjahre ausgesprochen, sind im Ergebnis-
plan die Erträge und Aufwendungen und im Finanzplan die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungser-
mächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt aufzuführen.  
 
(2) Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im ersten Haushaltsjahr ist dem Rat vor 
Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen.  
 
(3) Anlagen nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9, die nach der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung nach Absatz 
1 erstellt worden sind, müssen der Fortschreibung nach Absatz 2 beigefügt werden.  
 
 
Erläuterungen zu § 9: 
 
I. Allgemeines 
 
Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde erfordert eine bindende Grundlage für ihre jährliche Ausführung durch die 
gemeindliche Verwaltung. Diese Grundlage schafft der Rat der Gemeinde im Rahmen seiner Zuständigkeit und 
seines Budgetrechtes (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW) durch den jährlichen Erlass einer Haushaltssat-
zung, die für ein Haushaltsjahr gilt (vgl. § 78 Absatz 3 Satz 1 GO NRW). Die gemeindliche Haushaltssatzung 
kann aber auch Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, getrennt nach Jahren, enthalten (vgl. § 78 Absatz 3 Satz 
2 GO NRW). Dabei genügt es, dass vom Rat nur eine Haushaltssatzung für die beiden Haushaltsjahre beschlos-
sen wird, sodass in diesen Fällen haushaltsmäßig vielfach die Bezeichnung „Doppelhaushalt“ benutzt wird.  
 
Für den gemeindlichen Haushaltsplan folgt daraus, dass bei einer Haushaltssatzung für zwei Jahre ein einziger 
Haushaltsplan genügt, der dann jedoch Ermächtigungen für beide Haushaltsjahre umfasst. Gleichwohl müssen in 
einem solchen Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die 
Verpflichtungsermächtigungen getrennt für jedes Haushaltsjahr veranschlagt werden. In diesen Haushaltsplan ist 
auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen (vgl. § 84 Satz 1 GO NRW). Es besteht dabei 
die Möglichkeit, die Planungsansätze für die gemeindliche Investitionstätigkeit in den dem Haushaltsjahr folgen-
den drei Planungsjahren als Verpflichtungsermächtigungen festzulegen.  
 
Die Gemeinde hat eigenverantwortlich zu prüfen und zu entscheiden, ob ein örtlicher Bedarf für eine zweijährige 
Haushaltssatzung besteht, bei der gleichwohl die Haushaltsplanung, die Haushaltsbewirtschaftung und der Jah-
resabschluss getrennt nach den beiden Haushaltsjahren vorzunehmen ist. Den durch die Zusammenfassung von 
zwei Haushaltsjahren erzielten Einsparungen steht daher oftmals die Notwendigkeit gegenüber, wegen der einge-
tretenen wirtschaftlichen Entwicklungen im ersten Haushaltsjahr spätestens zu Beginn des zweiten Haushaltsjah-
res eine Nachtragssatzung erlassen zu müssen, ggf. sogar bereits im ersten Haushaltsjahr eine solche Anpas-
sung vornehmen zu müssen. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Darstellung nach Haushaltsjahren): 
 
1.1 Die Einhaltung des Jährlichkeitsprinzips 
 
Bei einem gemeindlichen Haushalt für zwei Jahre steht wie bei einem jährlichen Haushalt die jahresbezogene 
Haushaltswirtschaft im Vordergrund. Die Gemeinde hat daher auch bei einem solchen Haushaltsplan den Grund-
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satz der Periodenabgrenzung sowie das Jährlichkeitsprinzip zu beachten. Sie hat daher die Veranschlagung von 
Ermächtigungen unter den Haushaltspositionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung immer getrennt 
nach den beiden im gemeindlichen Haushaltsplan enthaltenen Haushaltsjahren vorzunehmen. Die Gemeinde 
kann daher durch die jahresbezogenen Angaben in einem zweijährigen Haushaltsplan die vielfachen Verflech-
tungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft mit anderen Vorgängen und Geschäftsvorfällen, die fast immer auf 
ein Kalenderjahr bezogen sind, ausreichend berücksichtigen. Der zweijährige Haushaltsplan besteht deshalb 
lediglich darin, dass die Haushaltspläne für zwei aufeinanderfolgende Haushaltsjahre bindend für die gemeindli-
che Verwaltung sind und ohne Verzicht auf die Jährlichkeit räumlich zusammengefasst werden.  
 
Ein solcher Haushaltsplan enthält bereits Ermächtigungen für die beiden Haushaltsjahre. Es muss deshalb, be-
zogen auf die einzelnen Haushaltspositionen, erkennbar sein, ob Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen 
und Auszahlungen für beide Jahre oder nur für das erste oder das zweite Jahr veranschlagt worden sind. Ein 
gemeindlicher Haushalt, der für zwei Haushaltsjahre aufgestellt wird, muss in jedem der beiden Haushaltsjahre 
ausgeglichen sein (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW). Es ist daher nicht zulässig, den erforderlichen jährlichen Haus-
haltsausgleich nur für den zusammengefassten Zeitraum der beiden Haushaltsjahre herbeizuführen. 
 
Die Übertragung von Ermächtigungen durch die Gemeinde ist bei einem zweijährigen Haushaltsplan weiterhin 
jahresbezogen wie bei einem einzelnen jährlichen Haushalt vorzunehmen (vgl. § 22 GemHVO NRW). Die Jah-
resbezogenheit gilt entsprechend auch bei einem Bedarf für eine Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW, ggf. 
auch bereits im ersten Jahr, wenn aufgrund der Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft eine solche 
erforderlich wird. In solchen Fällen darf daher - auch nicht ersatzweise - ein Vorgriff auf die Ermächtigungen des 
zweiten Jahres erfolgen. Die Gemeinde muss auch eine Budgetierung jahresbezogen abgrenzen, auch dann, 
wenn ein „Gesamtbudget“ über beide Haushaltsjahre vorgesehen ist (vgl. § 21 GemHVO NRW).  
 
 
1.2 Die Zeitreihe im Haushaltsplan 
 
Die Gemeinde hat auch bei einem zweijährigen Haushaltsplan eine mehrjährige Zeitreihe im Ergebnisplan, im 
Finanzplan und in den Teilplänen abzubilden, bei der das Haushaltsjahr im Mittelpunkt steht. Die jahresbezogene 
zweijährige haushaltswirtschaftliche Planung ist damit ein gewichtiger Teil der dann entstehenden siebenjährigen 
Zeitreihe im gemeindlichen Haushaltsplan (vgl. Abbildung). 
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  Zeitreihe der Ergebnis- und Finanzplanung 
 
 

Abbildung 330 „Die Zeitreihe im Haushaltsplan“ 
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Diese Zeitreihe wird dadurch konkretisiert, dass bestimmt worden ist, den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse 
der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungsposi-
tionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (vgl. § 1 Absatz 3 GemHVO NRW). Bei einem 
Haushaltsplan für zwei Haushaltsjahre bedeuten diese Vorgaben, dass die vergangenheitsbezogenen Angaben 
dem ersten Haushaltsjahr voranzustellen und die zukunftsbezogenen Angaben dem zweiten Haushaltsjahr anzu-
fügen sind (vgl. Abbildung 330).  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung): 
 
2.1 Die Pflicht zur Forschreibung 
 
Nach der Vorschrift ist die im gemeindlichen Haushaltsplan für zwei Haushaltsjahre enthaltene mittelfristige Er-
gebnis- und Finanzplanung im ersten Haushaltsjahr fortzuschreiben. Die Einbeziehung der mittelfristigen Ergeb-
nis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan sowie deren Fortschreibung sollen auch bei einer zweijährigen 
Haushaltssatzung die Transparenz über die Haushaltsplanung der Gemeinde erhöhen und zu möglichst realisti-
scheren Prognosen zwingen. Das Ziel der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, zur Verbesserung einer 
dauerhaften Ordnung der Finanzen der Gemeinde beizutragen, bleibt dadurch uneingeschränkt erhalten.  
 
Die Gemeinde hat die gesetzlich vorgesehene Fortschreibung in geeigneter Weise und unter Beachtung des 
Jährlichkeitsprinzips und des Haushaltsausgleichs (Soll-Ausgleich nach § 84 GO NRW) vorzunehmen. Sie muss 
dabei auch die im Haushaltsplan ausgewiesenen Planungspositionen der dem zweiten Haushaltsjahr folgenden 
drei Planungsjahre vollständig berücksichtigen und dabei die Veränderungen aufzeigen und nachvollziehbar 
machen bzw. verdeutlichen, wenn keine Anpassungen erforderlich waren. Die Pflicht zur Fortschreibung der 
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung kann dabei nur die dem zweiten Haushaltsjahr folgenden drei Pla-
nungsjahre umfassen, weil durch die vom Rat der Gemeinde erlassene Haushaltssatzung bereits Ermächtigun-
gen für die Haushaltswirtschaft der beiden Haushaltsjahre bestehen (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
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 Zeitreihe der Ergebnis- und Finanzplanung 
 
 

Abbildung 331 „Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung“ 
 
Die Vorgabe in der Vorschrift beinhaltet, dass die Planungsansätze im Ergebnisplan und im Finanzplan sowie in 
den produktorientierten Teilplänen haushaltspositionenscharf fortzuschreiben sind, wenn sich aus der Ausführung 
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der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im ersten Haushaltsjahr ein entsprechender Bedarf dafür ergibt. Die Fort-
schreibung folgt damit der Verpflichtung der Gemeinde, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung immer in 
einen Zusammenhang mit dem jeweils aktuellen Haushaltsjahr zu stellen, das im Mittelpunkt der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft steht. In den Fällen, in denen die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde im ersten Haus-
haltsjahr unmittelbar Auswirkungen auf dieses Haushaltsjahr hat, bedarf es jedoch keiner Fortschreibung der 
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde. Es kann in solchen Fällen vielmehr geboten sein, 
unmittelbar durch eine Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW die Ermächtigungen im Haushaltsplan für dieses 
Haushaltsjahr anzupassen.  
 
 
2.2 Die Vorlagepflichten 
 
Nach der Vorschrift ist die Fortschreibung der im gemeindlichen Haushaltsplan für zwei Haushaltsjahre enthalte-
nen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung dem Rat der Gemeinde vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres 
vorzulegen. Der Rat soll diese Fortschreibung zur Kenntnis nehmen und muss darüber keinen gesonderten Be-
schluss fassen. In solchen Fällen besteht keine Verpflichtung der Gemeinde, den Haushaltsplan mit den verän-
derten Planungspositionen der dem zweiten Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre vollständig neu auszu-
drucken. Die Unterlage Fortschreibung  
 
Im Sinne der dem Rat der Gemeinde zu gebenden Informationen dürfte eine Veränderungsliste ausreichend sein, 
in der die Fortschreibung für alle drei Planungsjahre enthalten ist. Wenn in den Einzelfällen aber die Differenzen 
zwischen prognostizierter und tatsächlich eingetretener wirtschaftlicher Entwicklung der Gemeinde bereits für das 
zweite Haushaltsjahr erheblich sein werden, soll die Gemeinde im Rahmen der Vorlage der Fortschreibung der 
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung den Rat entsprechend informieren, denn daraus kann für die Ge-
meinde die Verpflichtung entstehen, eine Nachtragssatzung bezogen auf das zweite Haushaltsjahr zu erlassen 
(vgl. § 81 GO NRW).  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Beifügung von Haushaltsplananlagen bei Fortschreibung): 
 
3.1 Die Beifügung der Anlagen nach § 1 Absatz 2 Nummer 8 und 9 GemHVO NRW 
 
3.1.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinde ausdrücklich, im Rahmen der Vorlage der Fortschreibung der mittelfristi-
gen Ergebnis- und Finanzplanung an den Rat der Gemeinde die § 1 Absatz 2 Nummer 8 und 9 GemHVO NRW 
bezeichneten Anlagen zum Haushaltsplan (Unterlagen über die gemeindlichen Betriebe), die nach der Beschluss-
fassung des Rates über die gemeindliche Haushaltssatzung erstellt worden sind, der Vorlage beizufügen. Diese 
Vorgabe kann wegen der Änderung des § 1 GemHVO NRW durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz nur 
noch auf die Nummer 8 bezogen werden, weil die bisherigen Nummern 8 und 9 in der neuen Nummer 8 zusam-
mengefasst worden sind. Danach ist dem gemeindlichen Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage 
und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen 
Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen (vgl. § 1 Absatz 2 
Nummer 8 GemHVO NRW). 
 
Die Informationen an den Rat der Gemeinde sind grundsätzlich geboten, denn ausgehend von den Wirtschafts-
plänen der gemeindlichen Betriebe entsteht i.d.R. die Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche 
Entwicklung der Betriebe der Gemeinde. Die Wirtschaftspläne können jedoch nicht - wie der gemeindliche Haus-
haltsplan - für zwei Jahre aufgestellt werden. Daraus folgt, dass z. B. der Wirtschaftsplan eines Sondervermögens 
erst im Verlauf des ersten Haushaltsjahres für das im gemeindlichen Haushaltsplan bereits ausgewiesene zweite 
Haushaltsjahr aufstellt wird. Der Wirtschaftsplan kann somit bei der Beschlussfassung des Rates der Gemeinde 
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über eine Haushaltssatzung, die Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt enthält, noch nicht 
vorliegen. Diese Sachlage besteht entsprechend bei den übrigen gemeindlichen Betrieben, sofern diese Betriebe 
in sinngemäßer Anwendung der für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirt-
schaftsplan aufzustellen haben (vgl. § 108 GO NRW).  
 
In diesem Zusammenhang muss die gesetzliche Formulierung „nach der Beschlussfassung über einen Haus-
haltsplan nach Absatz 1 erstellt worden sind“ dahingehend verstanden werden, dass damit nur die Beschlussfas-
sung des Rates der Gemeinde über eine Haushaltssatzung, die Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach 
Jahren getrennt enthält gemeint sein kann (vgl. § 78 Absatz 3 i.V.m. § 80 Absatz 5 GO NRW). Diese Gegeben-
heit wird auch dadurch deutlich, dass einerseits der gemeindliche Haushaltsplan keiner gesonderten Beschluss-
fassung bedarf und andererseits der Verweis auf die Regelungen in Absatz 1 der Vorschrift deutlich aufzeigt, 
dass nur die Haushaltssatzung der Gemeinde als Gegenstand der Beschlussfassung gelten soll.  
 
 
3.1.2 Die gemeindlichen Unternehmen und Einrichtungen 
 
In die Übersicht über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre weitere Entwicklung sind auch die gemeind-
lichen Unternehmen und Einrichtungen einzubeziehen. Die Gesamtübersicht über die wirtschaftliche Lage der 
Gemeinde und ihre weitere Entwicklung sollen bei den jährlichen Beratungen des Rates der Gemeinde über die 
gemeindliche Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das neue Haushaltsjahr dadurch verbessert werden. Eine 
solche Übersicht muss eine Beurteilung der wirtschaftlichen Gegebenheiten der Betriebe in der Gemeinde ermög-
lichen bzw. dieses in einem ausreichenden Maße gewährleisten. 
 
 
3.1.3 Die Anstalten öffentlichen Rechts 
 
In die Übersicht über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre weitere Entwicklung sind auch die gemeind-
lichen Anstalten des öffentlichen Rechts einzubeziehen. Die Gemeinde kann Unternehmen und Einrichtungen in 
der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts errichten oder bestehende Regie- und Eigenbetriebe sowie 
eigenbetriebsähnliche Einrichtungen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in rechtsfähige Anstalten des öffentli-
chen Rechts umwandeln (vgl. § 114a GO NRW). Sie muss die Rechtsverhältnisse der Anstalt durch eine Satzung 
regeln und dabei den Namen und die Aufgaben der Anstalt, die Zahl der Mitglieder des Vorstands und des Ver-
waltungsrates, die Höhe des Stammkapitals, die Wirtschaftsführung, die Vermögensverwaltung und die Rech-
nungslegung festlegen. Außerdem haftet die Gemeinde unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der Anstalt.  
 
 
3.1.2 Die gemeindlichen Sondervermögen 
 
In die Übersicht über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre weitere Entwicklung sind auch die gemeind-
lichen Sondervermögen in einzubeziehen. Zu den Sondervermögen der Gemeinde gehören in diesem Zusam-
menhang nur gemeindlich Sondervermögen, die über einen eigenen Rechnungskreis verfügen, z. B. wirtschaftli-
che Unternehmen (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Absatz 2 GO 
NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versicherungsein-
richtungen, z. B. eigene Zusatzversorgungskassen oder Eigenunfallversicherungen der Gemeinde, sind nur dann 
davon betroffen, wenn für solche Einrichtungen eigene Rechnungskreise gebildet worden sind.  
 
 
3.2 Die Beifügung weiterer Anlagen  
 
3.2.1 Die Übersicht über die Anlagen zum Haushaltsplan 
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Bei einer Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung können dem Rat der Gemeinde auch 
noch weitere Anlagen des Haushaltsplans beigefügt werden, soweit diese aufgrund der wirtschaftlichen Entwick-
lung der Gemeinde im ersten Haushaltsjahr aktualisiert worden sind und auf diese Weise die Darstellung des für 
das zweite Haushaltsjahr geplanten haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde aktualisiert wird (vgl. § 1 
Absatz 2 GemHVO NRW).  
 
Dem Rat der Gemeinde wird damit der notwendige aktuelle Überblick über das haushaltswirtschaftliche Gesche-
hen im zweiten Haushaltsjahr bzw. über die aktualisierte wirtschaftliche Lage der Gemeinde gegeben. Zu den 
dem Rat vorzulegenden Anlagen können daher ggf. alle Anlagen gehören, die nach der Vorschrift des § 1 Absatz 
2 GemHVO NRW dem gemeindlichen Haushaltsplan beizufügen sind (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 332 „Die Übersicht über die Anlagen zum gemeindlichen Haushaltsplan“ 
 
Das Budgetrecht des Rates sowie die Informationspflichten des Bürgermeisters gegenüber dem Rat der Gemein-
de gebieten es, im Rahmen der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die notwendige 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu schaffen, die der Rat über die gemeindliche Haushaltswirtschaft im zwei-
ten Haushaltsjahr benötigt. Soweit die Anlagen zum gemeindlichen Haushaltsplan ggf. im Rahmen einer Nach-
tragssatzung geändert werden, sind diese dem Nachtragshaushaltsplan in ihrer neuen Form beizufügen. 
 
 
3.2.2 Die Anlagen im Einzelnen 
 
3.2.2.1 Der Vorbericht 
 
Der Vorbericht zum gemeindlichen Haushaltsplan soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 
geben (vgl. § 7 GemHVO NRW). Er soll die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im 
Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen. Außerdem sind im Vor-
bericht die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die 
Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.  
 
In diesen Zusammenhang gehört, dass die in der Haushaltssatzung getroffenen Festsetzungen im Vorbericht 
erläutert und in einen Zusammenhang mit dem geplanten haushaltswirtschaftlichen Handeln der Gemeinde im 
neuen Haushaltsjahr gestellt werden. Im Rahmen der Vorlage der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- 
und Finanzplanung an den Rat der Gemeinde nach § 9 Absatz 2 GemHVO NRW kann bietet sich kein neuer 
Vorbericht an, weil die Inhalte des Vorberichtes entsprechend dem gemeindlichen Haushaltsplan für zwei Haus-
haltsjahre auch diesen Zeitraum umfassen müssen. 
 
 
3.2.2.2 Der Stellenplan 
 
Der gemeindliche Stellenplan stellt die Grundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde dar und muss deshalb 
ausweisen, wie viele Beschäftigte für die gemeindliche Aufgabenerfüllung benötigt werden (vgl. § 8 GemHVO 
NRW). Er bildet daher die Personalausstattung der Gemeinde ab. Bei der Aufstellung und Gestaltung des Stel-
lenplans sind die besoldungs- und tarifrechtlichen Bestimmungen zu beachten.  
 
Die Vorgabe in § 74 Absatz 2 GO NRW, den Stellenplan einzuhalten, umfasst dabei auch die Verpflichtung der 
Gemeinde, einen Stellenplan aufzustellen, auch wenn diese Verpflichtung nicht ausdrücklich in dieser Vorschrift 
enthalten ist. Im Rahmen der Vorlage der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung an den 
Rat der Gemeinde nach § 9 Absatz 2 GemHVO NRW kann der Stellenplan ggf. aktualisiert werden. Es bieten 
sich aber Hinweise darüber an, in welchem Umfang die Stellen zum Stand 30. Juni des ersten Haushaltsjahres 
tatsächlich besetzt waren. 
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3.2.2.3 Die Bilanz des Vorvorjahres 
 
Die Bilanz als Bestandteil des gemeindlichen Jahresabschlusses (vgl. § 37 Absatz 1 Nummer 4 i.V.m. § 41 
GemHVO NRW) gibt Auskunft über das gesamte zu einem Stichtag vorhandene Vermögen und die Schulden der 
Gemeinde („Wertespeicher“) sowie deren Struktur. Wegen dieser Funktionen ist dem Haushaltsplan die jeweils 
aktuelle Schlussbilanz beizufügen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans (Beschlussfassung) zur 
Verfügung steht. 
 
Im Rahmen der Vorlage der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung an den Rat der Ge-
meinde nach § 9 Absatz 2 GemHVO NRW ist dem Rat die Bilanz aus dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss 
vorzulegen, die bei einer Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre und am Ende des ersten Haushaltsjahres 
dieses Zeitraumes i.d.R. nicht mehr die des Vorvorjahres des ersten Haushaltsjahres sein kann. 
 
 
3.2.2.4 Die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 
 
Die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, die erkennen lassen muss, in welcher Höhe aus der Inan-
spruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen in den späteren Jahren voraussichtlich Auszahlungen erwach-
sen werden und auf welche Jahre sich diese verteilen, ist wie bisher dem Haushaltsplan beizufügen. Verpflich-
tungsermächtigungen dürfen in der Regel zulasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre oder in besonde-
ren Fällen bis zum Abschluss einer Maßnahme veranschlagt werden.  
 
Durch die Übersicht soll deshalb aufgezeigt werden, wie die künftigen Haushaltsjahre vorbelastet sind, weil Ver-
pflichtungsermächtigungen in Vorjahren in Anspruch genommen worden sind. Im Rahmen der Vorlage der Fort-
schreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung an den Rat der Gemeinde nach § 9 Absatz 2 GemH-
VO NRW kann diese Übersicht ggf. bereits aktualisiert werden. In den Fällen, in denen dieses noch nicht möglich 
ist, bieten sich Hinweise darüber an, in welchem Umfang die für das erste Haushaltsjahr veranschlagten Ver-
pflichtungsermächtigungen bereits in Anspruch genommen worden sind. 
 
 
3.2.2.5 Die Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 
 
Die Gemeinde gewährt den Fraktionen und Gruppen im Rat und in den Bezirksvertretungen sowie auch einzel-
nen Ratsmitgliedern aus ihren Haushaltsmitteln jährlich Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Auf-
wendungen für die Geschäftsführung (vgl. § 56 Absatz 3 GO NRW). Die Zuwendungen im notwendigen Umfang 
sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan adressatenbezogen darzustellen. In dieser Übersicht über 
die gewährten Zuwendungen sind zudem die Geldleistungen und die geldwerten Leistungen für jede Fraktion, 
Gruppe oder für das einzelne Ratsmitglied getrennt voneinander anzugeben.  
 
Mit dieser Übersicht wird die geplante finanzielle Unterstützung der freiwilligen Vereinigungen von Mitgliedern des 
Rates und der Bezirksvertretungen sowie wie einzelner Ratsmitglieder durch die Gemeinde transparent und 
nachvollziehbar gemacht. Im Rahmen der Vorlage der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-
planung an den Rat der Gemeinde kann diese Übersicht auch durch Hinweise ergänzt werden, in welchem Um-
fang den Fraktionen und Gruppen im Rat und in den Bezirksvertretungen tatsächlich Zuwendungen im ersten 
Haushaltsjahr gewährt worden sind. 
 
 
3.2.2.6 Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 
 
Den Verbindlichkeiten der Gemeinde kommt eine große Bedeutung für die gemeindliche Haushaltswirtschaft zu, 
sodass auf eine gesonderte und aktuelle Darstellung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans nicht 
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verzichtet werden kann. Um die mögliche Entwicklung der Verbindlichkeiten aufzuzeigen, ist dem Haushaltsplan 
eine Übersicht als Anlage beizufügen. In dieser Übersicht sind der Stand der Verbindlichkeiten am Ende des 
Vorvorjahres des Haushaltsjahres sowie der voraussichtliche Stand zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjah-
res in der Gliederung des Verbindlichkeitenspiegels nach § 47 GemHVO NRW aufzuzeigen.  
 
Im Rahmen der Vorlage der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung an den Rat der Ge-
meinde vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres sollte diese Übersicht, soweit möglich, bereits aktualisiert wer-
den. In den Fällen, in denen eine Fortschreibung dieser Unterlage noch nicht möglich ist, bieten sich Hinweise 
darüber an, ob und ggf. in welchem Umfang bereits aus der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
im ersten Haushaltsjahr weitere Verbindlichkeiten für die Gemeinde entstanden sind. 
 
 
3.2.2.7 Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 
 
Der Eigenkapitalausstattung der Gemeinde kommt eine besondere Bedeutung zu. Es daher unter Beachtung des 
Budgetrechtes des Rates geboten, die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals auch bei einer zweijähri-
gen Haushaltssatzung aufzuzeigen. Ein gewichtiger Anlass kann dabei ein voraussichtliches negatives Jahreser-
gebnis in einem der zwei Haushaltsjahre sein, das zu einer Inanspruchnahme von Eigenkapital führt. Es kommt 
dabei nicht darauf an, ob die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und/oder die Verringerung der allgemei-
nen Rücklage nur für das zweite Haushaltsjahr festgesetzt wird (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW).  
 
In einer gesonderten Anlage zum Haushaltsplan ist die Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplanung bezogen auf das zweite Haushaltsjahr darzustellen. Damit erhält auch der Rat die 
notwendigen Informationen über das gemeindliche Eigenkapital in den künftigen Jahren. Im Rahmen der Vorlage 
der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung an den Rat nach § 9 Absatz 2 GemHVO NRW 
kann diese Übersicht ggf. bereits aktualisiert werden oder sonstige Informationen gegeben werden. 
 
 
3.2.2.8 Die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben  
 
In den kreisfreien Städten müssen dem Haushaltsplan auch bezirksbezogene Angaben beigefügt werden, die 
innerhalb des Gesamtüberblicks über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde den Blick auf die einzelnen Bezirke 
der Stadt und deren Besonderheiten lenken. Diese Vorgabe ist Ausfluss einer besonderen Regelung in der Ge-
meindeordnung (vgl. § 37 Absatz 4 GO NRW). Die Gemeindeordnung räumt den Bezirksvertretungen eigene 
Rechte ein. Die Bezirksvertretungen erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben zudem im Rahmen der vom Rat 
bereitgestellten Haushaltsmittel und sollen dabei über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel 
allein entscheiden können.  
 
Im Rahmen der Vorlage der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung an den Rat der Ge-
meinde nach § 9 Absatz 2 GemHVO NRW kann bieten sich keine neue Übersichten an, weil die Ergebnisse aus 
den Beratungen der Bezirksvertretungen entsprechend dem gemeindlichen Haushaltsplan für zwei Haushaltsjah-
re auch diesen Zeitraum umfassen müssen. 
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§ 10 
Nachtragshaushaltsplan 

 
(1) 1Der Nachtragshaushaltsplan muss die Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen 
und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind und oberhalb der vom Rat festgelegten 
Wertgrenzen liegen sowie die damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthal-
ten. 2Bereits über- oder außerplanmäßig entstandene Aufwendungen oder über- oder außerplanmäßig geleistete 
Auszahlungen müssen nicht veranschlagt werden. 3Satz 2 gilt für über- und außerplanmäßige zahlungswirksame 
Aufwendungen, bei denen die Zahlungen noch nicht erfolgt sind, entsprechend. 
 
(2) 1Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge oder Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kürzungen von 
Aufwendungen oder Auszahlungen vorgenommen, die zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen 
oder Auszahlungen dienen, so sind diese Aufwendungen oder Auszahlungen abweichend von Absatz 1 Satz 2 
mit in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen. 2Beträge unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen für 
Investitionen können unberücksichtigt bleiben. 
 
(3) Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen, so sind deren Auswirkungen auf die 
mittelfristige Finanzplanung anzugeben; die Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 ist zu ergänzen. 

 
 

Erläuterungen zu § 10: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Der Bedarf für einen Nachtragshaushaltsplan 
 
Im Rahmen der Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans kann sich aufgrund der wirtschaftlichen Entwick-
lung der Gemeinde und ihres Umfeldes ein Anpassungsbedarf bei den haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen 
im gemeindlichen Haushaltsplan ergeben, der so wesentlich oder erheblich sein kann, dass sich dieser auf die 
gemeindliche Haushaltssatzung auswirkt, z. B. auf die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Auf-
wendungen und dadurch auch auf die Einhaltung des Haushaltsausgleichs (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW).  
 
Bei solchen Tatbeständen lassen sich die haushaltsmäßigen Ermächtigungen nur im Rahmen einer Änderung der 
vom Rat der Gemeinde beschlossenen Haushaltssatzung unter Einhaltung des dafür gesetzlich vorgesehenen 
Verfahrens neu festlegen oder entsprechend ergänzen (vgl. §§ 78 und 80 GO NRW). Ein Nachtragshaushaltsplan 
kann aber nur aufgestellt werden, wenn der Rat der Gemeinde zuvor eine Haushaltssatzung für das betreffende 
Haushaltsjahr beschlossen hat. Die Haushaltssatzung mit dem dazu gehörenden gemeindlichen Haushaltsplan 
muss aber auch in Kraft getreten und veröffentlicht worden sein. 
 
Diese Vorschrift schließt sich daran an und sieht deshalb bei einem örtlichen Bedarf an größeren haushaltswirt-
schaftlichen Anpassungen aus der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr die Auf-
stellung eines Nachtragshaushaltsplans vor. Die Gemeinde hat daher beim Vorliegen der sachlichen Vorausset-
zungen unverzüglich eine Nachtragssatzung aufzustellen. Sie muss in diesem Zusammenhang auch einen Nach-
tragshaushaltsplan aufstellen. Die Nachtragssatzung muss dabei spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 
durch den Rat der Gemeinde beschlossen werden. Ein örtlicher Bedarf an Anpassungen aus der Ausführung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft kann auch mehrmals im Haushaltsjahr auftreten, sodass ggf. auch mehrere 
Nachtragssatzungen in einem Haushaltsjahr notwendig werden können. 
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2. Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan 
 
Im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sind erforderlich gewordene Anpassungen 
der Ermächtigungen im gemeindlichen Haushaltsplan vielfach nur durch eine Änderung der beschlossenen 
Haushaltssatzung möglich. Bei einem örtlichen Anpassungsbedarf der Ermächtigungen ist für eine solche Ände-
rung der Erlass einer Nachtragssatzung durch den Rat der Gemeinde notwendig (vgl. § 81 Absatz 1 Satz 1 GO 
NRW). Es kann sich aus einem örtlichen Anpassungsbedarf aber auch eine Pflicht der Gemeinde zu einer Nach-
tragssatzung ergeben, weil die Veränderungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft als so schwerwiegend 
betrachtet werden müssen, dass das Gesamtbild nicht mehr mit der beschlossenen Haushaltssatzung in Einklang 
steht (vgl. § 81 Absatz 2 Satz 1 GO NRW). Die Gemeinde kann in solchen Fällen die Aufstellung einer Nach-
tragssatzung nicht auf einen beliebigen späteren Zeitpunkt verschieben.  
 
Bei einer Nachtragshaushaltssatzung werden die erforderlichen Änderungen des Haushaltsplans durch den die-
ser Satzung beigefügten Nachtragshaushaltsplan vollzogen. Wie der Haushaltsplan zur Haushaltssatzung gehört 
der Nachtragshaushaltsplan der Nachtragssatzung. Für den Nachtragshaushaltsplan gelten daher die gleichen 
rechtlichen Regelungen wie für den Haushaltsplan. Eine Aufgabe des Nachtragshaushaltsplans ist dabei es, die 
notwendigen Änderungen des Haushaltsplans erkennbar und nachvollziehbar zu machen. Der Inhalt des Nach-
tragshaushaltsplans wird daher durch diese Vorschrift unter Beachtung des § 81 GO NRW näher bestimmt. Für 
die Nachträge beim Ergebnisplan, beim Finanzplan und bei den Teilplänen im Nachtragshaushaltsplan sind von 
der Gemeinde die gleichen Muster, die bereits beim gemeindlichen Haushaltsplan zur Anwendung kamen (vgl. 
Nr. 1.2 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBL. NRW 6300). 
 
 
3. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans 
 
Der gemeindliche Nachtragshaushaltsplan muss im Ergebnisplan und/oder im Finanzplan sowie in den Teilplänen 
die Ermächtigungen enthalten, die durch die vorgesehenen Anpassungen erhöht oder vermindert werden sollen. 
In diesem Rahmen werden die neu zu veranschlagenden Ermächtigungen in den gemeindlichen Haushaltsplan 
aufgenommen. Der gemeindliche Haushaltsplan wird deshalb durch den Nachtragshaushaltsplan in seinen 
Haushaltspositionen in entsprechender Weise fortgeschrieben, sodass diese Veränderungen als Planfortschrei-
bungen im Sinne der Vorschrift des § 38 GemHVO NRW zu behandeln sind. Der Nachtragshaushaltsplan muss 
daher alle vorgesehenen Veränderungen (Erhöhungen und Minderungen) der im gemeindlichen Haushaltsplan 
veranschlagten Ermächtigungen sowie die neuen Ermächtigungen enthalten.  
 
Die vorgesehenen Veränderungen der Ermächtigungen für die Erträge und Aufwendungen sowie für die Einzah-
lungen und Auszahlungen der Gemeinde sind im Nachtragshaushaltsplan nach den Arten wie im ursprünglichen 
Haushaltsplan aufzuzeigen. Diese Vorgabe bedeutet, dass im Nachtragshaushaltsplan ausgehend von den be-
stehenden Ermächtigungen deren Veränderungen als Erhöhungen oder Verminderungen der Haushaltspositio-
nen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen sind. Durch 
diese Vorgehensweise wird bezogen auf die betreffenden Haushaltspositionen im gemeindlichen Haushaltsplan 
transparent und nachvollziehbar gemacht, in welchem Umfang sich unterjährig im Haushaltsjahr ein Änderungs-
bedarf bei der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bzw. der wirtschaftlichen Entwicklung der Ge-
meinde ergeben hat und wie damit umgegangen werden soll. 
 
 
4. Nachtragshaushaltsplan und Verfügungsmitteln 
 
Die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen für die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters stellen den ausgewiesenen Rahmen für die Verwendung der Verfügungsmittel dar. Dieser Rah-
men darf nicht überschritten werden (vgl. § 15 Satz 2 GemHVO NRW). Ein möglicher Mehrbedarf bzw. eine Er-
höhung der Verfügungsmittel der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters ist nur durch die Aufnahme des ent-
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standenen Bedarfs in einen Nachtragshaushaltsplan möglich. Bei einem Mehrbedarf an Verfügungsmitteln der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters ist das Gebot zu beachten, dass auch die erhöhten Verfügungsmittel 
nicht überschritten und nicht für andere Zwecke eingesetzt werden dürfen, sondern ausschließlich zur dienstli-
chen Aufgabenerledigung zur Verfügung stehen. Die Verfügungsmittel dürfen daher nicht für Zwecke außerhalb 
der Aufgabenerfüllung der Gemeinde in Anspruch genommen werden. Sie dürfen auch nicht ersatzweise für 
Zwecke, die zum Aufgabenbereich der Gemeinde gehören, für die aber eine Veranschlagung im Haushaltsplan 
nicht enthalten ist, nicht in Anspruch genommen werden, z. B. weil die Veranschlagung übersehen wurde.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Vorgaben für den Nachtragshaushaltsplan): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Inhalte des Nachtragshaushaltsplans): 
 
1.1.1 Die Zwecke des Nachtragshaushaltsplans 
 
Im Rahmen der Weiterführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft enthält die Nachtragssatzung der Gemein-
de entsprechend dem örtlichen Bedarf die geänderten Festsetzungen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft im 
Haushaltsjahr. Es können davon die Festsetzungen der Gesamtbeträge für Erträge und Aufwendungen sowie für 
Einzahlungen und Auszahlungen betroffen sein. Ebenso kann die festgesetzte Kreditermächtigung, die Verpflich-
tungsermächtigungen, aber auch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und die Verringerung der allge-
meinen Rücklage sowie der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung verändert worden sein (vgl. § 78 
Absatz 2 GO NRW). Die gemeindliche Haushaltssatzung kann zudem weitere Vorschriften enthalten, die sich auf 
die Erträge und die Aufwendungen im Ergebnisplan, auf Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan, aber 
auch auf die produktorientierten Teilpläne und das Haushaltssicherungskonzept beziehen können.  
 
In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, im Nachtragshaushaltsplan die Änderungen in den entsprechenden 
Bestandteilen des gemeindlichen Haushaltsplans unter Berücksichtigung der unter den Haushaltspositionen 
vorgenommenen bzw. bestehenden Veranschlagung aufzuzeigen. Bei den betreffenden Haushaltspositionen des 
Nachtragshaushaltsplans wird dadurch transparent und nachvollziehbar gemacht, welcher wichtige Änderungs-
bedarf sich im Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde im Haushaltsjahr unterjährig ergeben hat und wie 
damit, bezogen auf die gesamte Haushaltswirtschaft der Gemeinde im Haushaltsjahr und die Verpflichtung zum 
Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW, umgegangen werden soll. Bereits überplanmäßig oder außer-
planmäßig entstandene Aufwendungen oder überplanmäßig oder außerplanmäßig geleistete Auszahlungen müs-
sen dabei nicht veranschlagt werden (vgl. § 83 GO NRW).  
 
Der gemeindliche Nachtragshaushaltsplan muss daher die Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der 
Einzahlungen und Auszahlungen enthalten, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung von der Gemeinde übersehbar 
sind. Sie müssen darin aufgenommen werden, wenn die Beträge oberhalb der vom Rat der Gemeinde festgeleg-
ten Wertgrenzen liegen. Die bei der Veranschlagung zu beachtende Wertgrenze ist sachlich an das Vorliegen 
einer Erheblichkeit für den Erlass einer Nachtragssatzung gebunden. Die Aufstellung soll erfolgen, wenn bisher 
nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in 
einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet 
werden müssen oder Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.  
 
 
1.1.2 Die zu beachtenden Wertgrenzen 
 
Der gemeindliche Nachtragshaushaltsplan muss die Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein-
zahlungen und Auszahlungen enthalten, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind und oberhalb der 
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vom Rat der Gemeinde festgelegten Wertgrenzen liegen. Mit dieser haushaltsrechtlichen Festlegung wird ein 
sachlicher Zusammenhang zu dem in der Vorschrift über die gemeindliche Nachtragssatzung enthaltenen unbe-
stimmten Rechtsbegriff "erheblich" hergestellt (vgl. § 81 Absatz 2 GO NRW). Der Begriff „erheblich“ wird dort 
ausdrücklich in Bezug auf den Jahresfehlbetrag (vgl. Nummer 1) sowie in Bezug auf bisher nicht im gemeindli-
chen Haushaltsplan veranschlagte und in Bezug auf zusätzlich entstehende Aufwendungen oder zu leistende 
Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen benutzt (vgl. Nummer 2). Die gemeindliche Pflicht zur eigenver-
antwortlichen Ausgestaltung dieses Begriffes muss daher in diesen Zusammenhang gestellt werden. Sie ermög-
licht, die örtlichen Verhältnisse in der Gemeinde sachgerecht zu berücksichtigen. Die örtliche Ausgestaltung stärkt 
die Eigenverantwortung der Gemeinden für ihr haushaltswirtschaftliches Handeln und soll deshalb in Abstimmung 
mit dem Rat der Gemeinde erfolgen.  
 
Die örtliche Ausfüllung des unbestimmten Rechtsbegriffs „erheblich“ in § 81 GO NRW durch die Gemeinde in 
Form einer betragsmäßigen Abgrenzung wirkt sich wegen des engen Zusammenhangs der Vorschriften über die 
gemeindliche Nachtragssatzung und den gemeindlichen Nachtragshaushaltsplan unmittelbar auch auf die Veran-
schlagung im Nachtragshaushaltsplan aus. Der Begriff erheblich“ ist daher örtlich nicht ohne Berücksichtigung 
des Begriffes „oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen“ auszufüllen. Im Rahmen von nachträglich zu 
veranschlagenden Investitionen im Nachtragshaushaltsplan muss ein Zusammenhang zu der vom Rat der Ge-
meinde festzulegenden Wertgrenze für gemeindliche Investitionen hergestellt werden (vgl. § 14 Absatz 1 GemH-
VO NRW). Die Pflicht der Gemeinde zum Erlass einer Nachtragssatzung kann insbesondere auch durch geplante 
Auszahlungen für bisher nicht im gemeindlichen Finanzplan veranschlagte Investitionen entstehen. 
 
 
1.1.3 Die Vornahme der Planfortschreibung 
 
Ein gemeindlicher Nachtragshaushaltsplan führt im Rahmen der Beschlussfassung des Rates der Gemeinde über 
die Nachtragssatzung zu Veränderungen (Erhöhungen oder Verminderungen) der im ursprünglichen Haushalts-
plan ausgewiesenen und betroffenen Haushaltspositionen (Planfortschreibung). Die Planfortschreibung ist grund-
sätzlich eine Anpassung der ursprünglich vom Rat erteilten Ermächtigungen im Haushaltsplan für das betreffende 
Haushaltsjahr. Sie ist aufgrund der Beschlussfassung des Rates zulässig und beruht grundsätzlich auf zulässigen 
haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen der Gemeinde. Mithilfe des Nachtragshaushaltsplans 
wird deshalb die gemeindliche Planung für das Haushaltsjahr aktualisiert. Die Planfortschreibung ist daher von 
der Gemeinde entsprechend der im Rahmen der Nachtragssatzung beschlossenen Anpassungen des gemeindli-
chen Haushaltsplans durch Änderungen und Ergänzungen der betreffenden Haushaltspositionen in den haus-
haltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde vorzunehmen.  
 
Im gemeindlichen Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen entstehen dadurch unter den betreffenden 
Haushaltspositionen jeweils neue (fortgeschriebene) Planansätze. Im Rahmen dieser Fortschreibung besteht 
jedoch keine Pflicht für die Gemeinde zu einer gleichzeitigen Fortschreibung der Haushaltspositionen der drei 
dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre, auch wenn im gemeindlichen Haushaltsplan die mittelfristige 
Ergebnis- und Finanzplanung enthalten ist. Eine Fortschreibung dieser gemeindlichen Haushaltsplanung für die 
weiteren Jahre erfolgt i.d.R. im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Haushaltsplans für das nächste 
Haushaltsjahr. Die Fortschreibung kann aber freiwillig vorgenommen werden. Sie sollte dann zu den Beratungen 
des Rates der Gemeinde über die gemeindliche Nachtragssatzung dem Rat vorliegen. 
 
 
1.1.4 Änderungen durch den Nachtragshaushaltsplan 
 
1.1.4.1 Die Änderungen des Ergebnisplans 
 
Nach der Vorschrift muss der gemeindliche Nachtragshaushaltsplan die Änderungen der Erträge und Aufwen-
dungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, unter den betreffenden Haushaltspositionen enthal-
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ten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch die gemeindliche Nachtragssatzung die bisherigen Festsetzungen 
der Gesamtbeträge für den Ergebnisplan durch die vorgesehenen Veränderungen erhöht oder vermindert werden 
und der gemeindliche Haushaltsausgleich dadurch betroffen sein kann (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW). Bezogen 
auf die betreffenden Haushaltspositionen im Ergebnisplan wird dadurch transparent und nachvollziehbar ge-
macht, welcher wichtige Änderungsbedarf sich unterjährig im Ablauf der Haushaltswirtschaft ergeben hat und wie 
damit umgegangen wird. Der Nachtragshaushaltsplan muss daher alle vorgesehenen erheblichen Veränderun-
gen (Erhöhungen oder Verminderungen) der gemeindlichen Haushaltsplanung sowie neue Veranschlagungen 
enthalten. Das nachfolgende Schema zeigt die Veränderungen für den Ergebnisplan auf (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Nachtrags-Ergebnisplan 
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Abbildung 333 „Der Nachtrags-Ergebnisplan“ 
 
Das Schema für einen Nachtragsergebnisplan kann von der Gemeinde in entsprechender Weise auch für die 
Änderungen des gemeindlichen Finanzplans und der Teilpläne der Gemeinde genutzt werden.  
 
 
1.1.4.2 Die Änderungen des Finanzplans 
 
Der gemeindliche Nachtragshaushaltsplan muss die Änderungen der voraussichtlichen Einzahlungen und Aus-
zahlungen der Gemeinde im Haushaltsjahr, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind und oberhalb der 
vom Rat festgelegten Wertgrenzen liegen, enthalten. Die vorgesehenen Veränderungen der Ermächtigungen für 
Einzahlungen und Auszahlungen sind dabei entsprechend der Zahlungsarten im ursprünglichen Haushaltsplan 
aufzuzeigen. Diese Vorgabe bedeutet, dass im gemeindlichen Nachtragshaushaltsplan die Veränderungen der 
Einzahlungen und Auszahlungen als Erhöhungen oder Verminderungen, getrennt nach den Haushaltspositionen 
für die laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit, enthalten sowie 
deren Auswirkungen auf den voraussichtlichen Bestand an Finanzmitteln bzw. die liquiden Mittel der Gemeinde 
aufgezeigt werden müssen. Das Schema für einen Nachtragsergebnisplan kann in entsprechender Weise auch 
für die Änderungen des gemeindlichen Finanzplans genutzt werden. 
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1.1.4.3 Die Änderungen der Teilpläne 
 
Der gemeindliche Nachtragshaushaltsplan muss auch die Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der 
Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind und oberhalb der vom Rat 
festgelegten Wertgrenzen liegen, auch für die Teilpläne des gemeindlichen Haushaltsplans enthalten. Das Sche-
ma für einen Nachtragsergebnisplan kann dazu entsprechend auch für die vorgesehenen Änderungen der Teil-
pläne genutzt werden. Die Anpassungen der Erträge und Aufwendungen als Erhöhungen oder Verminderungen 
verändern die entsprechenden Haushaltspositionen der gemeindlichen Teilergebnispläne. Die Anpassungen der 
Einzahlungen und Auszahlungen als Erhöhungen oder Verminderungen verändern die entsprechenden Haus-
haltspositionen der Teilfinanzpläne der Gemeinde.  
 
 
1.1.4.4 Die Änderungen von Zielen und Kennzahlen 
 
Der gemeindliche Nachtragshaushaltsplan muss im Zusammenhang mit den Änderungen der Erträge und Auf-
wendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen auch die erforderlich gewordenen Änderungen der Ziele 
und Leistungskennzahlen der Gemeinde enthalten. Eine für notwendig erachtete Anpassung der im Haushalts-
plan ausgewiesenen Ziele und Leistungskennzahlen stellt alleine noch keinen ausreichenden haushaltsrechtli-
chen Anlass dar, der eine eigenständige Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr erforderlich macht. Der Anpas-
sungsbedarf bei den Zielen und Leistungskennzahlen der Gemeinde kann jedoch einen Sachverhalt darstellen, 
der unter der Berücksichtigung der Veränderungen der örtlichen Verhältnisse eine Beteiligung bzw. Information 
des Rates der Gemeinde erfordert.  
 
Eine Unterrichtungspflicht gegenüber dem Rat kann jedoch entstehen, wenn durch die Veränderungen der örtli-
chen Verhältnisse bzw. der örtlichen Haushaltswirtschaft die von ihm gesetzten Ziele berührt werden. In solchen 
Fällen muss von der Gemeinde eigenverantwortlich geklärt werden, ob die Veränderungen von aus den Zielen 
des Rates entwickelten „Teilzielen“ für die Ausführung der Haushaltswirtschaft durch die gemeindliche Verwal-
tung bereits zu einer Unterrichtungspflicht führen. Dabei ist auch zu beurteilen, ob eine unmittelbare Informati-
onspflicht besteht oder ggf. eine abschließende Information im gemeindlichen Jahresabschluss ausreichend ist.  
 
Neben der Festlegung des Zeitpunktes ist aber auch über den Umfang der zugebenden Informationen zu ent-
scheiden. Unabhängig von den unterjährigen Informationen gegenüber dem Rat ist in den Teilrechnungen im 
gemeindlichen Jahresabschluss der Grad der Zielerreichung auf der Grundlage der in den Teilplänen ausgewie-
senen Leistungsmengen und Kennzahlen nachzuweisen. Durch spezielle Erläuterungen können dabei aufgetre-
tene Abweichungen zwischen den Plan-Werten und den Ist-Werten aufgezeigt und begründet werden. Die Aus-
wirkungen aus den unterjährig notwendig gewordenen Veränderungen in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
werden dadurch für die Adressaten verständlich und nachvollziehbar.  
 
 
1.1.5 Die Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan 
 
Der gemeindliche Nachtragshaushaltsplan hat alle Änderungen der im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufga-
ben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und eingehenden Einzahlungen sowie die entstehenden 
Aufwendungen und die zu leistenden Auszahlungen, aber auch der Verpflichtungsermächtigungen zu enthalten. 
Er soll auch die Veränderungen bei den im Haushaltsplan abgebildeten Zielen und Leistungskennzahlen aufzei-
gen, sofern sich dafür ein unterjähriger Anpassungsbedarf ergeben hat. Die Anwendung der Vorschriften über die 
gemeindliche Haushaltssatzung beim Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde erfordert dabei, dass dem Nach-
tragshaushaltsplan auch die Anlagen, die dem Haushaltsplan der Gemeinde nach § 1 Absatz 2 GemHVO NRW 
beizufügen sind, ebenso zum Nachtragshaushaltsplan gehören. 
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Die Beifügung der haushaltsrechtlich bestimmten Anlagen zum gemeindlichen Nachtragshaushaltsplan ist jedoch 
nur dann erforderlich, wenn sich Änderungen oder ein Anpassungsbedarf bei einzelnen oder bei allen Unterlagen 
ergeben haben. Bei den Anlagen zum gemeindlichen Haushaltsplan bietet sich jedoch grundsätzlich unter Be-
rücksichtigung des Informationsbedürfnisses des Rates und der Öffentlichkeit deren Neufassung an. Das Aufzei-
gen der Änderungen und der Ausgangslage in den bestehenden Unterlagen dürfte oftmals den Überblick darüber 
beeinträchtigen. Zu den anzupassenden Anlagen des gemeindlichen Nachtragshaushaltsplans können die nach-
folgend aufgezeigten Unterlagen gehören (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Übersicht über die Anlagen zum gemeindlichen Haushaltsplan 
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Abbildung 334 „Die Übersicht über die Anlagen zum gemeindlichen Haushaltsplan“ 
 
Durch die benannten Anlagen zum Haushaltsplan, die im Rahmen der Nachtragssatzung der Gemeinde dem 
Nachtragshaushaltsplan ggf. beigefügt werden, wird zum Zeitpunkt der Nachtragssatzung durch die notwendig 
gewordenen Informationen der Überblick über das haushaltswirtschaftliche Geschehen bzw. die wirtschaftliche 
Entwicklung der Gemeinde im Haushaltsjahr aktualisiert und gewährleistet. 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Veranschlagungsverzicht bei Über- und Außerplanmäßigkeit): 
 
1.2.1 Der Verzicht bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
 
Der gemeindliche Nachtragshaushaltsplan muss alle Änderungen der Erträge und Aufwendungen der Gemeinde, 
die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Die Vorschrift lässt jedoch ausdrücklich eine Aus-
nahme dadurch zu, dass bereits über- oder außerplanmäßig entstandene Aufwendungen nicht mehr im Nach-
tragshaushaltsplan veranschlagt werden müssen. Derartigen gemeindlichen Aufwendungen hat i.d.R. der Käm-
merer, der Bürgermeister oder auch der Rat im dafür vorgesehen Verfahren bereits zugestimmt (vgl. § 83 GO 
NRW). Die Aufwendungen gehen entweder über die veranschlagten Ermächtigungen hinaus (überplanmäßig) 
oder sind ohne veranschlagte Ermächtigungen notwendig geworden (außerplanmäßig). Sie sind für die Gemein-
de nur zulässig, wenn die Aufwendungen unabweisbar sind (vgl. § 83 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). Es wird daher 
eine klare Abgrenzung zwischen den im Nachtragshaushaltsplan zu veranschlagenden Aufwendungen auf der 
einen Seite und den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen auf der anderen Seite getroffen. 
 
 
1.2.2 Der Verzicht bei über- und außerplanmäßigen Auszahlungen 
 
Der gemeindliche Nachtragshaushaltsplan muss alle Änderungen der Einzahlungen und Auszahlungen der Ge-
meinde, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind und oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen 
liegen, enthalten. Die Vorschrift lässt jedoch ausdrücklich eine Ausnahme dadurch zu, dass bereits über- oder 
außerplanmäßig entstandene Auszahlungen nicht mehr im Nachtragshaushaltsplan veranschlagt werden müs-
sen. Derartigen gemeindlichen Auszahlungen hat i.d.R. der Kämmerer, der Bürgermeister oder auch der Rat im 
dafür vorgesehen Verfahren bereits zugestimmt (vgl. § 83 GO NRW). Die Auszahlungen gehen entweder über die 
veranschlagten Ermächtigungen hinaus (überplanmäßig) oder sind ohne veranschlagte Ermächtigungen notwen-
dig geworden (außerplanmäßig). Sie sind für die Gemeinde nur zulässig, wenn die Aufwendungen unabweisbar 
sind (vgl. § 83 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). Mit der Vorschrift wird daher eine klare Abgrenzung zwischen den im 
Nachtragshaushaltsplan zu veranschlagenden Auszahlungen auf der einen Seite und den über- und außerplan-
mäßigen Auszahlungen auf der anderen Seite getroffen. 
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Verzicht bei noch nicht geleisteten Zahlungen): 
 
Der gemeindliche Nachtragshaushaltsplan muss alle Änderungen der Erträge und Aufwendungen der Gemeinde 
enthalten, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind. Die Vorschrift lässt jedoch ausdrücklich eine Aus-
nahme zu, dass bereits über- oder außerplanmäßig entstandene Aufwendungen von der Gemeinde auch dann 
nicht mehr im Nachtragshaushaltsplan veranschlagt werden müssen, wenn die daraus zu leistenden Zahlungen 
noch nicht erfolgt sind.  
 
Mit der Vorschrift wird eine klare Abgrenzung zwischen den im Nachtragshaushaltsplan zu veranschlagenden 
Aufwendungen auf der einen Seite und den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, aber noch nicht zah-
lungswirksam gewordenen Aufwendungen auf der anderen Seite getroffen. Der Kämmerer, der Bürgermeister 
oder auch der Rat haben solchen gemeindlichen Aufwendungen im dafür vorgesehenen Verfahren bereits zuge-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 10 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1431 

stimmt, denn diese Aufwendungen wurden als unabweisbar eingestuft (vgl. § 83 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). 
Andererseits konnten die daraus entstehenden Zahlungen jedoch aus unterschiedlichen Gründen von der Ge-
meinde noch nicht geleistet werden.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Besonderheiten im Nachtragshaushaltsplan): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Veranschlagung nicht geplanter Aufwendungen oder Auszahlungen): 
 
Die Vorschrift regelt ausdrücklich den besonderen Fall in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, dass im Zeit-
punkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplans nicht geplante Aufwendungen im Haushaltsjahr notwendig 
werden, die von der Gemeinde durch Mehrerträge oder Kürzungen von Aufwendungen gedeckt werden sollen. In 
einem solchen Fall der vorgesehenen Deckung noch entstehender Aufwendungen, die ohne die Aufstellung eines 
Nachtragshaushaltsplans als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 83 GO NRW zu klassifizieren 
wären, sollen nicht nur die geplanten Mehrerträge oder die vorgesehenen Kürzungen von Aufwendungen im 
gemeindlichen Nachtragshaushaltsplan veranschlagt werden, sondern es sind auch die nicht geplanten, aber 
notwendig werdenden Aufwendungen der Gemeinde im Nachtragshaushaltsplan zu veranschlagen.  
 
Diese Veranschlagungsvorgabe für den gemeindlichen Nachtragshaushaltsplan gilt entsprechend für nicht ge-
plante, aber im Haushaltsjahr notwendig werdende Auszahlungen der Gemeinde, zu deren Deckung mögliche 
Mehreinzahlungen oder Kürzungen von Auszahlungen dienen sollen, die ohne die Aufstellung eines Nachtrags-
haushaltsplans als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 83 GO NRW zu klassifizieren wären. Im 
Zusammenhang mit Satz 2 des Absatzes 2 der Vorschrift werden von dieser Vorgabe die Auszahlungen erfasst, 
die oberhalb der vom Rat der Gemeinde festgelegten Wertgrenzen für Investitionen liegen, die örtlich in eigener 
Verantwortung festzulegen sind (vgl. § 14 GemHVO NRW). 
 
Die Beteiligung des Rates der Gemeinde über „zwei Wege“ vermieden werden, um notwendige Veränderungen in 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, die u.a. das Budgetrecht des Rates tangieren, im Haushaltsjahr vorneh-
men zu können. Es sollen aber auch im Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplans zusätzliche Ver-
fahren nach § 83 GO NRW für die Gemeinde vermieden werden. Ein Verzicht auf eine Veranschlagung möglicher 
Aufwendungen und Auszahlungen im gemeindlichen Nachtragshaushaltsplan ist in diesen Fällen nicht möglich. 
Die Regelung ist als sachgerecht anzusehen, weil damit die gebotene Transparenz über das haushaltswirtschaft-
liche Handeln der Gemeinde und den gesetzlich erforderlichen Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW 
sowie über die Informationspflichten gegenüber dem Rat der Gemeinde gewährleistet werden kann.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Veranschlagungsverzicht bei kleineren Investitionen): 
 
Durch die Vorschrift wird ausdrücklich bestimmt, dass im Nachtragshaushaltsplan auf eine Veranschlagung von 
Auszahlungen für gemeindliche Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen für Investitionen 
nicht zwingend erforderlich ist bzw. die Gemeinde darauf verzichten kann. Durch die Festlegung von Wertgrenzen 
durch den Rat der Gemeinde hat dieser in eigener Verantwortung zu entschieden, dass größere gemeindliche 
Investitionen wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Gemeinde in den Teilfinanzplänen als Einzelmaßnah-
men zu veranschlagen sind (vgl. § 4 Absatz 4 i.V.m. § 14 GemHVO NRW).  
 
Unterhalb der örtlichen Wertgrenzen liegende Investitionen werden in den Teilfinanzplänen der Teilpläne des 
Haushaltsplans i.d.R. summenmäßig, jedoch getrennt nach Einzahlungen und Auszahlungen, veranschlagt. Die 
Gemeinde kann dazu eigenverantwortlich unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten entscheiden, ob 
sie unterhalb der örtlichen Wertgrenzen liegende Investitionen im Nachtragshaushaltsplan veranschlagen will. Die 
getroffene Regelung stärkt die Eigenverantwortung der Gemeinde und dient der Verwaltungsvereinfachung. 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 10 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1432 

 
3. Zu Absatz 3 (Nachtragshaushaltsplan und Verpflichtungsermächtigungen): 
 
3.1 Zum 1. Halbsatz (Angaben über Auswirkungen auf die Haushaltsplanung): 
 
Nach der Vorschrift hat die Gemeinde in den Fällen, in denen sie in ihrem Nachtragshaushaltsplan neue Ver-
pflichtungsermächtigungen veranschlagt, deren Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde 
anzugeben (vgl. § 84 GO NRW). Diese Vorgabe besteht unter den Gesichtspunkten der zu erwartenden künftigen 
Haushaltsbelastungen und des jährlich zu erreichenden Haushaltsausgleichs (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW). Von 
der Gemeinde ist deshalb darauf zu achten, ob im geltenden Haushaltsplan bestimmte Positionen der mittelfristi-
gen Finanzplanung zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt worden sind und durch die Nachtragssatzung bzw. 
den Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen in ähnlicher Weise festgelegt oder geändert 
werden sollen.  
 
 
3.2 Zum 2. Halbsatz (Ergänzung der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen): 
 
Die Bedeutung der Auswirkungen neuer Verpflichtungsermächtigungen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
in künftigen Haushaltsjahren wird dadurch hervorgehoben, dass die Übersicht über die Verpflichtungsermächti-
gungen entsprechend zu ergänzen ist (vgl. § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO NRW). Diese ausdrückliche Rege-
lung ist als sachgerecht anzusehen, denn die gemeindlichen Verpflichtungsermächtigungen ermächtigen die 
gemeindliche Verwaltung, neue Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen aus der gemeindlichen Investiti-
onstätigkeit in künftigen Haushaltsjahren einzugehen, die sich auf den Liquiditätsbedarf der Gemeinde in künfti-
gen Haushaltsjahren auswirken (vgl. § 85 GO NRW).  
 
Die Übersicht über die gemeindlichen Verpflichtungsermächtigungen soll deshalb möglichst nicht nur die Verän-
derungen für das Haushaltsjahr hervorheben, sondern im Rahmen des gemeindlichen Nachtragshaushaltsplans 
so gestaltet werden, dass insgesamt der aktuelle Stand wiedergegeben wird, der zum Zeitpunkt der Nachtrags-
satzung besteht. Die gemeindlichen Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haushalts-
jahr folgenden Jahres und können in dieser Zeit nach Bedarf in Anspruch genommen werden (vgl. § 85 Absatz 2 
GO NRW). Der Ergänzung der Übersicht bzw. den zugebenden Informationen steht auch nicht das Vorliegen des 
bereits vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses des Vorjahres entgegen. 
Vielmehr wird durch die Veränderungen dem Informationsrecht des Rates nach Aktualität entsprochen.  
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Zweiter Abschnitt 
 

Planungsgrundsätze und Ziele 
 
 
1. Die jährliche Haushaltsplanung 
 
Am Beginn des jährlichen Haushaltskreislaufs bei der Gemeinde steht die Haushaltsplanung, die vor dem Haus-
haltsjahr abgeschlossen sein soll (vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW). Im NKF soll der gemeindliche Haushaltsplan 
inhaltlich so ausgestaltet werden, dass dieser auch als örtliches Steuerungsinstrument genutzt werden kann (vgl. 
§ 79 i.V.m. §§ 1 bis 4 GemHVO NRW). Die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde sowie die voraussichtlichen 
Chancen und Risiken im neuen Haushaltsjahr, die auch aus der Abwicklung der jährlichen Haushaltswirtschaft 
entstehen können, sind bei der Haushaltsplanung der Gemeinde neben den sonstigen örtlichen Besonderheiten 
zu berücksichtigen. Diese Gegebenheiten beeinflussen die gemeindliche Haushaltsplanung in fachlicher und 
zeitlicher Hinsicht wesentlich. 
 
In diesem Zusammenhang sind die allgemeinen Planungsgrundsätze und Ziele für die gemeindliche Haushalts-
wirtschaft ein Ausdruck der Erfordernisse der öffentlichen Finanzwirtschaft. Sie sollen sicherstellen, dass der 
Haushaltsplan der Gemeinde mit seinen Ansätzen ein vollständiges und übersichtliches sowie aktuelles Bild über 
die voraussichtlich zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Ressourcen und Finanzen im Haus-
haltsjahr gibt. Der gemeindliche Haushaltsplan muss daher auch die Ziele für die weitere wirtschaftliche Entwick-
lung der Gemeinde bzw. die Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger aufzeigen, und soweit möglich, auch auf 
die daraus entstehenden Wirkungen hinweisen.  
 
Die Bürgerinnen und Bürger als Öffentlichkeit sind in die örtlichen Arbeiten der gemeindlichen Haushaltsplanung 
einzubeziehen, denn sie sollen das Handeln des Rates und der Verwaltung der Gemeinde unterstützen. Sie sind 
regelmäßig auch die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, z. B. als Nutzer von gemeindlichen Ein-
richtungen oder als Abgabe- und Steuerpflichtige. Es muss daher für das haushaltswirtschaftliche Handeln der 
Gemeinde eine Verknüpfung zwischen den örtlichen Leitlinien (Leitorientierung), den örtlichen strategischen und 
operativen Zielen und der daraus abgeleiteten Verwaltungstätigkeit bestehen. Die Handlungen und Wirkungen 
bedürfen der Überwachung und Kontrolle sowie mindestens im Rahmen des Jahresabschlusses einer Überprü-
fung (Messen der Zielerreichung und Umsetzbarkeit). Das gemeindliche Haushaltsrecht sieht daher für die jährli-
che Haushaltsplanung der Gemeinde eine Reihe von Grundsätzen und Geboten vor, die insbesondere in den 
ersten beiden Abschnitten der Gemeindehaushaltsverordnung enthalten sind (vgl. §§ 1 bis 19 GemHVO NRW).  
 
 
2. Die Vorschriften zur Haushaltsplanung und zu Zielen 
 
2.1 Die Gesamtübersicht über die Vorschriften 
 
Der zweite Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung enthält zu verschiedenen Sachverhalten der gemeindli-
chen Haushaltsplanung besondere Vorschriften. Diese Bestimmungen beruhen auf der Ermächtigungsgrundlage 
des § 133 Absatz 1 GO NRW. Durch diese Vorschrift wird das Innenministerium ermächtigt, zur Durchführung der 
Gemeindeordnung die notwendigen haushaltswirtschaftlichen Regelungen in einer Rechtsverordnung im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium zu treffen, z. B. zur Veranschlagung von Erträgen, Aufwendungen sowie 
Einzahlungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, zum Ausweis von Zielen und Kennzahlen 
sowie zu weiteren haushaltswirtschaftlichen Sachverhalten. Auf dieser Grundlage sind die folgenden Vorschriften 
erarbeitet worden (vgl. Abbildung). 
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Die Vorschriften im 2. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung  
 

Zweiter Abschnitt 
Planungsgrundsätze und Ziele 

 

 
§ 11 Allgemeine Planungsgrundsätze 
§ 12 Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung 
§ 13 Verpflichtungsermächtigungen 
§ 14 Investitionen 
§ 15 Verfügungsmittel 
§ 16 Fremde Finanzmittel 
§ 17 Interne Leistungsbeziehungen 
§ 18 Kosten- und Leistungsrechnung 
§ 19 Weitere Vorschriften für die Haushaltsplanung 
 

Abbildung 335 „Die Vorschriften im 2. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung“ 
 
 
2.2 Die Vorschriften im Einzelnen 
 
Der zweite Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung über Planungsgrundsätze und Ziele für den gemeindli-
chen Haushaltsplan ergänzt die Vorschriften des ersten Abschnitts über Inhalte und Anlagen des gemeindlichen 
Haushaltsplans. Der Abschnitt enthält im Einzelnen folgende Vorschriften: 
 
- § 11 Allgemeine Planungsgrundsätze 

Die allgemeinen Planungsgrundsätze sollen sicherstellen, dass der gemeindliche Ergebnisplan ein vollstän-
diges und übersichtliches Bild über das zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben erforderliche Ressourcen-
aufkommen und den Ressourcenverbrauch gibt. Diese Vorgabe soll durch eine Reihe von Geboten erreicht 
werden, zu der auch das Prinzip der Periodenabgrenzung bez. der periodengerechten Zuordnung der Erträ-
ge und Aufwendungen im Ergebnisplan gehört. Bei Leistungsbescheiden der Gemeinde muss der Erfül-
lungszeitpunkt festgelegt werden, der maßgebend die Zuordnung zum Haushaltsjahr bestimmt. Für den ge-
meindlichen Finanzplan gilt dabei, das Kassenwirksamkeitsprinzip bei der Veranschlagung der gemeindli-
chen Einzahlungen und Auszahlungen zu beachten und die Ermächtigungen dafür nach Zahlungen aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu trennen.  
 

- § 12 Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung 
Die politische Steuerung in der Gemeinde soll sich mit der Einführung und Anwendung des Neuen Kommu-
nalen Finanzmanagements grundlegend weiter entwickeln. Die Gemeinde soll künftig über Ziele und Leis-
tungskennzahlen gesteuert werden. Für die gemeindliche Steuerung soll nicht mehr die Bereitstellung der er-
forderlichen Finanz- bzw. Geldmittel zur örtlichen Aufgabenerfüllung ausschlaggebend sein. Diese Umstel-
lung der Ausrichtung der örtlichen Steuerung erfordert die Entwicklung eines zukunftsorientierten Bildes der 
Gemeinde mit wenigen qualitativ hochwertigen Leitorientierungen als Kernaussagen. Daraus kann dann eine 
langfristige Ausrichtung des gemeindlichen Handelns auf die Zukunft festgelegt werden. Diese Grundlagen 
ermöglichen dann die Festlegung von jährlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für das haushalts-
wirtschaftliche Handeln der Gemeinde.  
 

- § 13 Verpflichtungsermächtigungen 
Die Investitionstätigkeit der Gemeinde erfordert vielfach ein haushaltswirtschaftliches Handeln im Haushalts-
jahr zulasten künftiger Haushaltsjahre, weil einzelne Investitionsmaßnahmen der Gemeinde nur mehrjährig 
durchführbar sind. Mit einer haushaltsmäßigen Verpflichtungsermächtigung wird die gemeindliche Verwal-
tung in solchen Fällen ermächtigt, im Haushaltsjahr bereits Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Haushaltsjahren einzugehen. Ein Bedarf dafür muss im Rahmen der gemeindlichen 
Haushaltsplanung erkennbar sein. Bei der Beratung des Haushalts werden durch die Veranschlagung von 
Verpflichtungsermächtigungen die Belastungen der künftigen Haushaltsjahre aufgezeigt. Deren Gesamtbe-
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trag in der gemeindlichen Haushaltssatzung ist dabei ein Regelungs- und Beschlussgegenstand bei der Ent-
scheidung des Rates der Gemeinde.  
 

- § 14 Investitionen 
Unter der Investitionstätigkeit der Gemeinde wird die Anschaffung oder Herstellung von gemeindlichen Ver-
mögensgegenständen verstanden. Die dazu notwendigen Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde 
werden durch die Veranschlagung im gemeindlichen Finanzplan ermächtigt. Durch den Ansatz der gemeind-
lichen Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz werden dabei die Vermögenswerte der Gemein-
de sichtbar. Bei der Planung von Investitionen hat die Gemeinde zu beachten, dass die Finanzierung der In-
vestitionen sicherzustellen ist (vgl. § 75 Abs. 6 GO NRW). Sie soll aber auch Vergleichsmaßnahmen nach 
diese Vorschrift den Haushaltsgrundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit genügen. Die Vorschrift 
enthält zudem besondere Voraussetzungen für gemeindliche Baumaßnahmen, die vor deren Veranschla-
gung im Finanzplan erfüllt sein müssen..  
 

- § 15 Verfügungsmittel 
Bei den Verfügungsmitteln handelt es sich um Aufwendungen, die unabhängig von den im Haushaltsplan 
ausgewiesenen zweckbezogenen Haushaltspositionen entstehen können. Die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister darf über einen Fonds ohne einzelne Zweckvorgaben verfügen. Der Umfang dieses Fonds ist 
aber durch den Rat der Gemeinde festzulegen. 
 

- § 16 Fremde Finanzmittel 
Die Gemeinden wickeln vielfach aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder freiwilliger Vereinbarungen auch Zah-
lungsgeschäfte für andere Institutionen oder Stellen ab. Diese kassenmäßige Tätigkeit muss nicht zwingend 
auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde berühren. Die Gemeinde muss aber gleichwohl da-
für Sorge tragen, dass ihr aus der Zahlungsabwicklung für Dritte keine haushaltswirtschaftlichen Belastungen 
entstehen, z. B. unvertretbaren Zinsaufwendungen aus nicht verschiebbaren Auszahlungen im Auftrag Drit-
ter. Die Gemeinde kann dabei über die Veranschlagung eigenverantwortlich entscheiden. 
 

- § 17 Interne Leistungsbeziehungen 
Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft besteht für die Gemeinde die Möglichkeit, im gemeindli-
chen Ergebnisplan neben dem aus externen Beziehungen entstehenden Ressourcenaufkommen und Res-
sourcenverbrauch diesen auch aus internen Leistungsbeziehungen aufzuzeigen. Wenn die Gemeinde sich 
entschlossen hat, das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch auch aus internen Leistungs-
beziehungen zu erfassen, sind die dadurch entstehenden Erträge und Aufwendungen in die Teilergebnisplä-
ne des Haushaltsplans einzubeziehen. Um die Vergleichbarkeit zwischen den Teilplänen zu sichern, sind die 
internen Leistungsbeziehungen nach den „Ergebnis des Teilergebnisplans“ gesondert auszuweisen. Zu be-
achten ist dabei, dass die internen Leistungsbeziehungen nicht zu Zahlungsströmen innerhalb der gemeindli-
chen Verwaltung führen, sodass die gemeindliche Finanzrechnung durch die internen Leistungsbeziehungen 
nicht berührt wird. 
 

- § 18 Kosten- und Leistungsrechnung 
Das wirtschaftliche Handeln und die Steuerung der Gemeinde soll durch eine gemeindliche Kosten- und 
Leistungsrechnung unterstützt werden, aber auch eine Preis- und Kostenkalkulation sowie eine Gebühren-
ermittlung ermöglichen. Die Kosten- und Leistungsrechnung soll außerdem die haushaltsmäßige Budgetie-
rung und deren Kontrolle sowie die Ermittlung entscheidungsunterstützender Informationen ermöglichen. Ein 
solcher Einsatz der Kosten- und Leistungsrechnung bei der Gemeinde trägt zu Wirtschaftlichkeitsvergleichen 
bei und fördert eine ergebnis-, produkt- und leistungsorientierte Verwaltungssteuerung bei der Gemeinde.  
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- § 19 Weitere Vorschriften für die Haushaltsplanung 
Das NKF beinhaltet eine Vielzahl von Vorgaben zur gemeindlichen Haushaltsplanung. Der Gemeinde soll 
deshalb mit dieser Vorschrift ein einfacher Weg für die Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan, 
aber auch für die Bewirtschaftung im Haushaltsjahr eröffnet werden.  

 
Die Vorschriften in diesem Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung sollen insgesamt sicherstellen, dass der 
gemeindliche Haushaltsplan und der daraus entstehende Jahresabschluss der Gemeinde ein vollständiges und 
übersichtliches Bild über das zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben erforderliche Ressourcenaufkommen und 
den Ressourcenverbrauch bei der Gemeinde geben. Die Steuerung der Gemeinde, die von den örtlichen Verhält-
nissen und Bedürfnissen abhängig und darauf ausgerichtet ist, soll dabei durch Ziele und eine messbare Zieler-
reichung transparent und nachvollziehbar gemacht werden. Deren zielbezogene Festlegungen wirken sich auch 
auf die Ressourcen sowie auf das Eigenkapital der Gemeinde aus. In diesem Zusammenhang stellen die Re-
chengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ den zutreffenden Buchungsstoff für den gemeindlichen Ergebnisplan und die 
Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ für den Finanzplan der Gemeinde dar.  
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§ 11 
Allgemeine Planungsgrundsätze 

 
(1) Im Haushaltsplan das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der geplante Ressourcenverbrauch in 
voller Höhe und getrennt voneinander durch Erträge und Aufwendungen unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und die Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen, soweit in dieser Verord-
nung nichts anderes bestimmt ist.  
 
(2) 1Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, 
dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. 2Werden Erträge und Aufwendungen in einem Leistungsbescheid fest-
gesetzt, ist die Veranschlagung nach dem Erfüllungszeitpunkt vorzunehmen. 3Soweit die Erträge und Aufwen-
dungen nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen. 
 
(3) Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge 
zu veranschlagen. Absatz 2 Satz 2 findet Anwendung. 
 
 
Erläuterungen zu § 11:  
 
I. Allgemeines 
 
1. Der Haushaltsplan als Grundlage der Haushaltswirtschaft 
 
1.1 Die Inhalte des Haushaltsplans 
 
Der Haushaltsplan bleibt die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde und stellt gleichzeitig die Grundla-
ge für die örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen dar. Das Neue Kommunale Finanzma-
nagement (NKF) sieht den neuen Haushalt deshalb weiterhin im Zentrum der haushaltswirtschaftlichen Planung 
und Rechenschaft. Allerdings haben sich aus den Reformzielen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements 
und den zur Erreichung dieser Ziele eingesetzten neuen Instrumenten wichtige Änderungen und Ergänzungen für 
den Inhalt, den Aufbau und die Begrifflichkeiten sowie die Darstellung des Haushaltsplans und des Jahresab-
schlusses ergeben. Die stärkere Orientierung an den Steuerungserfordernissen des Rates und den Informations-
bedürfnissen der Öffentlichkeit haben zu einer Änderung des Aufbaus, des Detaillierungsgrades sowie der Dar-
stellungsform des Haushaltsplans geführt. Es ist z. B. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haus-
haltsplan einbezogen worden (vgl. §§ 79 und 84 GO NRW i.V.m. § 1 GemHVO NRW). 
 
Der gemeindliche Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, in dem der voraussichtliche Ressourcenver-
brauch und das mögliche Ressourcenaufkommen im Haushaltsjahr abgebildet werden und einem Finanzplan, der 
die Zahlungsleistungen der Gemeinde ausweist (vgl. § 79 GO NRW i.V.m. §§ 2 und 3 GemHVO NRW). Die Ge-
meinde hat entsprechend der von ihr bestimmten Produktorientierung in ihren Haushaltsplan eine Vielzahl von 
produktorientierten Teilplänen aufzunehmen. In die Teilpläne gehören dann u.a. Teilergebnispläne und Teilfi-
nanzpläne neben den Zielen und Leistungskennzahlen (vgl. §§ 4 und 12 GemHVO NRW). Zu diesen Bestandtei-
len des gemeindlichen Haushaltsplans gehört auch das Haushaltssicherungskonzept, sofern ein solches von der 
Gemeinde aufgestellt werden muss (vgl. §§ 76 und 79 GO NRW i.V.m. § 5 GemHVO NRW).  
 
Zu einer Vielzahl von Anlagen zum gemeindlichen Haushaltsplan gehört der Stellenplan für die Beamten und 
tariflich Beschäftigten (vgl. § 79 GO NRW i.V.m. § 8 GemHVO NRW). Weiterhin gehören die Bilanz des Vorvor-
jahres und eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals sowie eine Übersicht über die Wirtschaftslage 
und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen 
der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für 
die Sonderrechnungen geführt werden, zu den wichtigen Anlagen. Die haushaltsrechtlichen Festlegungen ge-
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währleisten einen gleichen Aufbau der gemeindlichen Haushaltspläne für das einzelne Haushaltsjahr. Die Ge-
meinde darf bei einem örtlichen Bedarf auch zwei Haushaltsjahre in einem Haushaltsplan zusammenfassen, 
sofern eine jahresbezogene Haushaltsgliederung darin verankert ist. 
 
 
1.2 Die Verbindlichkeit des Haushaltsplans  
 
1.2.1 Die Rahmenbedingungen 
 
Der gemeindliche Haushaltsplan ist nach Maßgabe der Gemeindeordnung und der aufgrund dieses Gesetzes 
erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung für die Haushaltsführung der Gemeinde verbindlich. Bei der Veran-
schlagung im gemeindlichen Haushaltsplan ist daher auch der Grundsatz der Spezialität der Veranschlagung zu 
beachten, der durch die Vorschriften in den §§ 2, 3, 4 und 11 GemHVO NRW näher ausgefüllt wird. Dem Grund-
satz der sachlichen Bindung muss mit Beachtung der aufgeführten Vorschriften ebenfalls Genüge getan werden. 
Daher müssen auch die Einzelpositionen im Haushaltsplan nach Summe und Zweckbestimmung hinreichend 
bestimmt sowie aktuell und realitätsnah sein.  
 
Die gemeindliche Haushaltsplanung muss im Rahmen des Fortschreitens des Aufstellungsverfahrens der Haus-
haltssatzung der Gemeinde ggf. aktualisiert werden. Der Kämmerer und der Bürgermeister haben die Aktualität 
des Entwurfs der gemeindlichen Haushaltssatzung mindestens bis dessen Zuleitung an den Rat der Gemeinde 
zu wahren (vgl. § 80 Absatz 2 Satz 1 GO NRW). Zudem besteht bei allen verfügbaren Informationen, die sich 
diese auf die gemeindliche Haushaltsplanung auswirken, für die Gemeinde ein auszufüllender Prognosespiel-
raum. Mit dem Inkrafttreten der gemeindlichen Haushaltssatzung tritt dann eine wirksame Bindung der gemeindli-
chen Verwaltung an den Willen des Rates in der Form des Haushaltsplans der Gemeinde ein.  
 
Die gemeindliche Verwaltung hat deshalb ihr haushaltswirtschaftliches Handeln im Haushaltsjahr auf die im 
Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen auszurichten. Sie hat dabei auch die Ermächtigungsübertragun-
gen aus dem Vorjahr zu berücksichtigen, die in den Haushaltsplan einfließen und entsprechend die Ermächtigun-
gen verändern (Planfortschreibung). Die beachtende Verbindlichkeit kann sich zudem innerhalb des Haushalts-
jahres im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ändern, z. B. aufgrund einer Nachtragssatzung sowie 
wegen notwendiger über- und außerplanmäßigen Ermächtigungen. Insgesamt wird die Verbindlichkeit des ge-
meindlichen Haushaltsplans durch eine Vielzahl von rechtlichen Maßgaben bestimmt, die sich auch auf die Aus-
führung des gemeindlichen Haushaltsplans durch die gemeindliche Verwaltung auswirken. 
 
 
1.2.2 Die Ansprüche und Verbindlichkeiten 
 
Der gemeindliche Haushaltsplan als besondere Anlage der gemeindlichen Haushaltssatzung begründet keine 
Ansprüche und Verbindlichkeiten von Dritten gegenüber der Gemeinde oder hebt diese auf (vgl. § 78 Absatz 3 
Satz 2 GO NRW). Damit wird ausdrücklich klargestellt, dass der Haushaltsplan der Gemeinde über die durch ihn 
bestehende Verbindlichkeit für die gemeindliche Verwaltung hinaus keine weitere Dritt- bzw. Außenwirkung ent-
faltet. Der gemeindliche Haushaltsplan ist damit hinsichtlich seiner rechtlichen Wirkung auf die finanzwirtschaftli-
chen Rechtsbeziehungen zwischen den Organen der Gemeinde beschränkt.  
 
Ein Dritter kann sich deshalb nicht auf eine Haushaltsposition im gemeindlichen Haushaltsplan berufen, wenn 
diese z. B. höhere Zinsaufwendungen vorsieht, als es im Rahmen eines Kreditvertrages mit der Gemeinde ver-
einbart wurde. Andererseits kann die Gemeinde auch keine Zinszahlungen aufgrund einer Veranschlagung in 
ihrem Haushaltsplan verweigern, wenn z. B. unter der zutreffenden Haushaltsposition weniger Zinsaufwendungen 
veranschlagt worden sind, als es der tatsächlichen Verpflichtung der Gemeinde entspricht. Diese Folge tritt auch 
ein, wenn seitens der Gemeinde eine Veranschlagung unterlassen wurde. Gleichwohl ist die Gemeinde verpflich-
tet, in ihrem Haushaltsplan alle für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge 
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und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und voraussichtlich zu leistenden Aus-
zahlungen zu veranschlagen (vgl. § 78 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 GO NRW).  
 
Diese Vorgaben bestimmen die qualitativen sowie quantitativen Inhalte des gemeindlichen Haushaltsplans in 
jedem Haushaltsjahr. Sie beinhalten z. B. auch, dass von der Gemeinde für das Haushaltsjahr geplante Geschäf-
te in fremder Währung im Haushaltsplan in der Währungseinheit „Euro“ zu veranschlagen sind. In solchen Fällen 
ist von der Gemeinde der Umfang der erforderlichen Ermächtigungen, bezogen auf den voraussichtlichen Zeit-
punkt der gemeindlichen Geschäfte, zu ermitteln und ggf. zu schätzen, soweit dafür eine Umrechnung mit dem 
Geld- oder Briefkurs nicht in Betracht kommt. 
  
 
2. Die Grundsätze für den gemeindlichen Haushaltsplan 
 
2.1 Allgemeine Planungsgrundsätze  
 
Die allgemeinen Planungsgrundsätze für den gemeindlichen Haushalt sollen sicherstellen, dass der Ergebnisplan 
und die daraus entstehende Ergebnisrechnung ein vollständiges und übersichtliches Bild über das zur Erfüllung 
der gemeindlichen Aufgaben erforderliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch und die Er-
tragslage der Gemeinde geben. Der Finanzplan und die daraus entstehende Finanzrechnung sollen dazu beitra-
gen, dass ein Bild über die Finanzmittelherkunft und Finanzmittelverwendung entsteht und die Finanzlage der 
Gemeinde beurteilt werden kann.  
 
In diesem Zusammenhang bedingt das Drei-Komponenten-System des NKF, dass auch die Wirkungen aus der 
künftigen gemeindlichen Haushaltswirtschaft in die Haushaltsplanung einbezogen werden. Es gilt daher nicht nur, 
die gemeindlichen Ziele und Leistungen mit ihren Wirkungen zu bestimmen, sondern auch die möglichen Ergeb-
nisse auf die künftige Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde abzuschätzen. Ebenso sind die Chancen und 
Risiken für die weitere Entwicklung der Gemeinde in die Haushaltsplanung einzubeziehen. Insgesamt kann 
dadurch eine ganzheitliche Haushaltsplanung entwickelt werden, aus der ein zutreffendes Bild über die künftige 
wirtschaftliche Lage der Gemeinde entstehen kann. Der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit erfordert 
zudem die Umsetzung eines solchen haushaltswirtschaftlichen Ansatzes von der Gemeinde. 
 
Die Erfüllung dieser haushaltswirtschaftlichen Aufgaben soll durch eine Reihe von Geboten erreicht werden, die 
bei der Aufstellung und Ausführung des gemeindlichen Haushalts sowie der Abrechnung im gemeindlichen Jah-
resabschluss von der Gemeinde zu beachten sind. Dazu gehören insbesondere auch die allgemeinen Grundsät-
ze für die gesamte Haushaltswirtschaft der Gemeinde, z. B. das Gebot zur Sicherung der gemeindlichen Aufga-
benerfüllung, aber auch der Grundsatz der Gesamtdeckung oder der Grundsatz der Haushaltswahrheit und 
Haushaltsklarheit (vgl. z. B. § 20 GemHVO NRW). Auf diese Zwecke hat die Gemeinde ihre jährliche Haushalts-
wirtschaft auszurichten.  
 
Es genügt dabei unter Beachtung des Ressourcenverbrauchs und unter Berücksichtigung der intergenerativen 
Gerechtigkeit nicht, den Blick auf ein einzelnes Haushaltsjahr zu richten. Die Gemeinde muss eine mittelfristige 
Ergebnis- und Finanzplanung vornehmen und jährlich anzupassen, um dauerhaft die stetige Erfüllung der ge-
meindlichen Aufgaben zu gewährleisten. Diese Überlegungen haben dazu geführt, die mittelfristige Ergebnis- und 
Finanzplanung  in den gemeindlichen Haushaltsplan zu integrieren (vgl. § 84 GO NRW). In diesem Zusammen-
hang muss durch die produktorientierte Darstellung und Untergliederung in Teilpläne die gemeindliche Aufgaben-
erfüllung transparent und nachvollziehbar gemacht werden. Zum Ende des Haushaltsjahres kann dann der ge-
meindliche Jahresabschluss ein zutreffendes Bild der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, bezogen auf den Ab-
schlussstichtag und das abgelaufene Haushaltsjahr, vermitteln. 
 
Die Gemeinde hat bei der Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen sowie von Einzahlungen und Aus-
zahlungen sachgerecht den Hauptzweck der Ermächtigungen aus ihrer Sicht festzulegen, um eine zutreffende 
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Zuordnung zu den Haushaltspositionen im gemeindlichen Haushaltsplan zu erreichen. In diesem Sinne müssen 
z. B. die Entgelte für die Beschäftigten der Gemeinde immer als Personalaufwendungen bzw. Personalauszah-
lungen erfasst werden, auch wenn im Einzelfall von Beschäftigten originäre Planungsleistungen für eine gemeind-
liche Investitionsmaßnahme erbracht werden. Ein solcher mittelbarer Zweck lässt deshalb z. B. nicht zu, im ge-
meindlichen Haushaltsplan die veranschlagten Personalauszahlungen im Umfang der vorgesehenen eigenen 
Leistungen der Gemeinde zu kürzen und diesen Anteil unter der Haushaltsposition „Sonstige Investitionsauszah-
lungen“ zu veranschlagen.  
 
 
2.2 Prognosespielraum und Prognosequalität 
 
Bei der Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen im gemeindlichen Ergebnisplan sowie von Einzahlun-
gen und Auszahlungen im Finanzplan der Gemeinde darf zudem kein offensichtliches Missverhältnis zwischen 
der prognostizierten Ermächtigung und ihrer späteren Inanspruchnahme bestehen, wobei Differenzen, die sich 
aus der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde im Haushaltsjahr herleiten lassen, sachlich noch nicht be-
rücksichtigt werden können. Die Festlegung der Höhe und der Arten der gemeindlichen Erträge und Aufwendun-
gen sowie Einzahlungen und Auszahlungen als Ermächtigungen für das Haushaltsjahr auf der Grundlage der 
gemeindlichen Prognose im Rahmen ihrer Haushaltsplanung muss in nachvollziehbarer Weise erfolgen, so dass 
es möglichst nicht zu einer fehlerhaften Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan mit erheblichen Auswir-
kungen auf die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft kommt.  
 
Der Gemeinde steht im Rahmen ihrer mehrjährigen Haushaltsplanung zudem ein Prognosespielraum zu, bei dem 
sie im Rahmen ihres Ermessens eine angemessene Prognosequalität erreichen soll. Für die örtliche Prognose 
sind daher nicht nur künftige Risiken und Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde sowie sons-
tige voraussichtliche Unwägbarkeiten für die gemeindliche Haushaltswirtschaft zu berücksichtigen. Es sollen auch 
in einem Zeitreihenvergleich mit den Vorjahren und mit Hilfe von sinnvollen Kennzahlen sachgerechte Informatio-
nen gewonnen werden. Diese Kenntnisse sollen bei der gemeindlichen Planung für das Haushaltsjahr möglichst 
zu einem realitätsnahen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr führen. Die Gemeinde sollte daher bei ihrer Haus-
haltsplanung den allgemeinen Planungsanforderungen genügen. 
 
 
2.3 Der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit 
 
Im Zusammenhang mit den gesetzlich bestimmten Haushaltsgrundsätzen ist besonders der Grundsatz der inter-
generativen Gerechtigkeit gesetzlich bestimmt worden (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). Die Gemeinde hat 
daher bei ihrem haushaltswirtschaftlichen Handeln zu beachten, dass sie zugleich in Verantwortung für die künfti-
gen Generationen handeln muss. Sie hat deshalb ständig zu beurteilen, in welchem Umfang künftige Generatio-
nen von den Auswirkungen gegenwärtiger gemeindlicher Haushaltspolitik betroffen sind und welche Leistungs-
kraft der Gemeinde künftig noch vorhanden sein wird. Die Gemeinde muss daher immer im Bewusstsein ihrer 
Verantwortung für die künftigen Generationen handeln (vgl. Abbildung). 
 

 
Intergenerative Gerechtigkeit 

 
 

Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit 
 

 
§ 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW 

Abbildung 336 „Intergenerative Gerechtigkeit“ 
 
Die Gemeinde hat deshalb ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten haben, dass die Gemeindefinanzen 
gesund bleiben (vgl. § 10 Satz 1 GO NRW). Sie muss daher die Perspektive für eine ausreichende Finanzierung 
künftiger Aufgaben mit dem Konzept der Generationengerechtigkeit verknüpfen. Es ist dabei zu beurteilen, in 
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welchem Umfang künftige Generationen von den Auswirkungen gegenwärtiger gemeindlicher Haushaltspolitik 
betroffen sind und welche Leistungskraft der Gemeinde künftig noch vorhanden sein wird. Der Grundsatz der 
intergenerativen Gerechtigkeit erfordert daher u.a. die zeitliche Verteilung von Nutzen und Lasten im gemeindli-
chen Bereich sowie die Tragfähigkeit der gemeindlichen Finanzen auch für die Zukunft. Die Gemeinde muss 
deshalb bei ihrer Haushaltsplanung und Haushaltsausführung unter Beachtung der übrigen gemeindlichen Haus-
haltsgrundsätze immer im Blick haben muss, auch ausreichende Handlungsmöglichkeiten für die künftigen Gene-
rationen zu erhalten. Diese Zielsetzungen zeigen besonders auf, dass der Gemeinde die allgemeine Pflicht ob-
liegt, sich ausreichend und sachgerecht um die notwendigen Informationen zu bemühen, um eine belastbare 
Grundlage für ihre Haushaltsplanung zu schaffen.  
 
 
2.4 Die Anwendung des Bruttoprinzips 
 
2.4.1 Die Inhalte des Bruttoprinzips 
 
Im gemeindlichen Haushaltsplan sind die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen 
der Gemeinde getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen (Bruttoprinzip). Es ist nicht Zweck des 
gemeindlichen Haushalts lediglich die wirtschaftliche Belastung oder den Vorteil der Gemeinde im Haushaltsjahr 
aufzuzeigen. Im gemeindlichen Haushalt sollen vielmehr das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der 
Ressourcenverbrauch sowie die voraussichtlichen Zahlungen der Gemeinde vollständig veranschlagt werden 
(vgl. § 11 Absatz 1 GemHVO NRW). Eine Saldierung von Erträgen und Aufwendungen im gemeindlichen Ergeb-
nisplan sowie von Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan der Gemeinde ist daher nicht zulässig.  
 
Der Verzicht auf die Anwendung des Bruttoprinzips würde die Übersicht über die gemeindlichen Ressourcen und 
die gemeindlichen Finanzmittel erheblich beeinträchtigen, wenn die Übersicht ggf. nicht sogar verloren gehen 
könnte. Unter Beachtung des Bruttoprinzips sind deshalb für sämtliche zu veranschlagende Erträge und Aufwen-
dungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen jeweils Jahressummen mindestens nach den verbindlich vorge-
geben Arten und in voller Höhe zu veranschlagen (vgl. §§ 2 und 3 GemHVO NRW). Dadurch werden die voraus-
sichtlichen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres in ihrem von 
der Gemeinde errechneten oder geschätzten Umfang gezeigt.  
 
Bei der Gemeinde entstehende Aufwendungen dürfen nur dann mit den erzielbaren Erträgen verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung etwas anderes zugelassen worden ist (vgl. § 23 Absatz 2 GemHVO NRW). 
Eine Verrechnung bei den gemeindlichen Ressourcen und den Finanzmitteln im Sinne einer Aufrechnung würde 
zudem gegen die Buchführungsgrundsätze „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ verstoßen. Das Bruttoprinzip, das 
sich auch auf den Nachweis erstreckt, also auf für den gemeindlichen Jahresabschluss gilt, verhindert somit eine 
Verschleierung im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung sowie beim Nachweis 
in der gemeindlichen Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung der Gemeinde.  
 
Im Rahmen der Haushaltsausführung können dann bei Bedarf und im Rahmen der Abwicklung des gemeindli-
chen Zahlungsverkehrs auch personenbezogene Auszahlungen der Gemeinde gegenüber einem Dritten mit 
Einzahlungen dieses Dritten oder umgekehrt verrechnet werden. Der in der gemeindlichen Finanzrechnung zu 
führende getrennte bruttomäßige Nachweis von Ein- und Auszahlungen bleibt davon unberührt. In diesem Zu-
sammenhang ist zu beachten, dass die nach den §§ 387 ff. BGB zulässigen Aufrechnungen nicht als Abweichun-
gen vom vorgegebenen Bruttoprinzip angesehen werden können. In den mit einer Aufrechnung in Verbindung 
stehenden gemeindlichen Geschäftsunterlagen sind sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht die Zah-
lungsverpflichtungen der Gemeinde gegenüber einem Dritten und die Forderungen gegenüber diesem Dritten 
getrennt voneinander dokumentiert, sodass grundsätzlich das Bruttoprinzip gewahrt bleibt. 
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2.4.2 Die Ausnahmen vom Bruttoprinzip 
 
2.4.2.1 Die Veranschlagung bei Abgaben 
 
Für die Gemeinde ist für die Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan eine Ausnahme vom Bruttoprinzip 
zugelassen worden. Sie darf Aufwendungen aus Abgaben, abgabeähnlichen Erträgen und allgemeinen Zuwei-
sungen, die zurückzuzahlen sind, bei den entsprechenden Erträgen absetzen, auch wenn sich die gemeindlichen 
Geschäftsvorfälle auf Erträge der Vorjahre beziehen (vgl. § 23 Absatz 2 GemHVO NRW). Diese haushaltsrecht-
lich bestimmte Ausnahme wirkt sich auf die gemeindliche Ergebnisrechnung aus. Die Zahlungswirksamkeit der 
erzielten Erträge und der entstehenden Aufwendungen wirkt sich auf die gemeindliche Finanzrechnung aus.  
 
Die Ausnahmeregelung soll dabei dem Umstand der haushaltswirtschaftlichen Praxis der Gemeinden Rechnung 
tragen, dass die Erhebung von Abgaben und deren endgültige Abrechnung regelmäßig nicht in einem Haushalts-
jahr abschließend erledigt werden können. In den Fällen, in denen es sich um eine andauernde, regelmäßig wie-
derkehrende Leistungspflicht des Dritten handelt, hat es sich in der Vergangenheit bewährt, dass Erstattungen 
von zu viel berechneten und gezahlten Beträgen mit den späteren Zahlungen verrechnet werden können. Für die 
gemeindliche Ergebnisplanung bedeutet dieses, dass die Abgaben, z. B. Steuern, mit dem haushaltsmäßig Net-
tobetrag veranschlagt werden können, der nach Abzug der vorhersehbaren Erstattungen als Ertrag erzielbar ist.  
 
 
2.4.2.2 Die Veranschlagung bei Bestandsveränderungen 
 
Im gemeindlichen Ergebnisplan sind u.a. die Bestandsveränderungen der Gemeinde zu veranschlagen (vgl. § 2 
Absatz 1 Nummer 9 GemHVO NRW). Die entsprechende Haushaltsposition umfasst alle Bestandsveränderungen 
aus fertigen und unfertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen. Die Grundlage der Ermittlung der gemeindli-
chen Bestandsveränderungen ist die Inventur zum jeweiligen Abschlussstichtag, bei der die örtlichen Mengen- 
und Wertveränderungen zu ermitteln sind. In den Fällen, in denen sich bei der Gemeinde voraussichtlich der 
Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen oder unfertigen Leistungen im Vergleich zum Vorjahr erhöht 
hat, stellt die Differenz einen Ertrag für die Gemeinde dar, der zu veranschlagen ist. Durch eine Verminderung 
des Bestandes kann sich ggf. auch ein „negativer Ertrag“ ergeben, der dann unter der gleichen Haushaltsposition 
zu veranschlagen ist. 
 
 
2.5 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Planung 
 
2.5.1 Die gemeindliche Ausgangslage 
 
Nach allgemeiner Auffassung fallen unter den Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft“ auch alle Dinge und Tätigkei-
ten, die zur Planung der jährlichen Haushaltswirtschaft der Gemeinde gehören, z.B. die Ausstellung des gemeind-
lichen Haushaltsplans (Ergebnisplan, Finanzplan und Teilpläne nach § 79 Absatz 2 GO NRW) für das Haushalts-
jahr und die drei folgenden Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Die gemeindliche 
Haushaltswirtschaft ist daher als prozessorientiert zu betrachten, die ergebnis- und zukunftsorientiert gesteuert 
wird. Deshalb steht am Beginn des gemeindlichen Haushaltskreislaufs auch die jährliche Haushaltsplanung, die 
vor dem Haushaltsjahr abgeschlossen sein soll. Die Gemeinde hat ihrer Haushaltsplanung nicht allein das Haus-
haltsjahr als kurzfristigen Zeitraum zugrunde zu legen, sondern vielmehr einen fünfjährigen Planungszeitraum, 
der vom laufenden Haushaltsjahr ausgeht und in den das Haushaltsjahr als erstes Planungsjahr eingebunden ist 
(vgl. § 84 GO NRW).  
 
Für diesen Planungszeitraum muss die Gemeinde ihre Leistungskraft offen legen, aber auch zeigen, wie sie die 
stetige Aufgabenerfüllung sichert. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft wird dabei anhand des aufgezeigten 
Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs sowie des Bedarfs der Gemeinde an Finanzmitteln 
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innerhalb der mehrjährigen Ergebnis- und Finanzplanung gemessen. Die Gemeinde muss sich deshalb ständig 
einen realitätsbezogenen Überblick über den fünfjährigen Planungszeitraum verschaffen und sich darüber klar 
werden, welche Erträge und Aufwendungen durch die Aufgabenerfüllung voraussichtlich entstehen werden und 
welche Einzahlungen zu erzielen und Auszahlungen im Einzelnen zu leisten sein werden.  
 
In die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind daher alle Bedürfnisse aus der laufenden Verwaltungstätig-
keit, aus der Investitions- und aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde einzubeziehen. In diese Betrachtung 
gehören daher bei den gemeindlichen Investitionsmaßnahmen nicht nur die Entscheidungen unter Einbeziehung 
wirtschaftlicher Gesichtspunkte, sondern auch die Beherrschung der Folgekosten aus der Nutzung der ange-
schafften oder hergestellten Vermögensgegenstände, z. B. Abschreibungen, Unterhaltungsaufwendungen u.a.  
 
 
2.5.2 Die einzelnen Grundsätze 
 
Mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Planung werden die Notwendigkeit einer Analyse als Ausgangspunkt der 
zukunftsbezogenen Planung und die Bedeutung der strategischen und der operativen Planung der Gemeinde 
ausdrücklich hervorgehoben und betont. Im Zusammenhang mit der Planung steht die Festlegung strategischer 
Ziele als Ausgangsgrundlage, auf der die Planungstätigkeit aufbaut, denn Visionen oder Leitbilder bilden das 
Gesamtbild in allgemeiner Form ab und dienen der zukunftsbezogenen Orientierung. Sie bestimmen auch die 
weiteren Zielsetzungen und Dimensionen, ggf. auch in verschiedenen Arten, sodass auch die spätere Zielerrei-
chung bereits bei der Planung messbar gemacht werden muss. Folgende allgemeine Grundsätze gelten als 
Grundsätze ordnungsmäßiger Planung (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Planung (GoP) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Grundsatz der 
Vollständigkeit 

 
Nach diesem Grundsatz sollen alle für die Planungsziele relevanten 
Sachverhalte berücksichtigt werden. 
 

 
Grundsatz der 

Wesentlichkeit und 
Angemessenheit 

 

 
Nach diesem Grundsatz sollen in die Planung alle Informationen 
und Sachverhalte einbezogen werden, die zur Darstellung der 
voraussichtlichen Entwicklung aufgrund ihrer Tragweite oder ihres 
Betrages bedeutsam sind. 
 

Grundsatz der 
Folgerichtigkeit 

 
Nach diesem Grundsatz soll die Planung eine sachlich korrekte 
Darstellung der Ausgangssituation mit allen Prämissen der Fortent-
wicklung enthalten. Die Planung muss erkennen lassen, ob Anga-
ben zu nachprüfbaren Tatsachen zutreffen, ob Prämissen plausibel 
sind, richtig entwickelt und schlüssig sind. 
 

Grundsatz der 
Dokumentation 

 
Nach diesem Grundsatz soll die Planung so dokumentiert werden, 
dass die Erstellung und Kontrolle der Planung für einen sachver-
ständigen Dritteninnerhalb einer angemessenen Zeit nachvollzieh-
bar ist. 
  

Grundsatz der 
Transparenz 

 
Nach diesem Grundsatz sollen die verwendeten Begriffe klar defi-
niert und einheitlich verwendet werden. Die der Planung zugrunde 
liegenden Wertgrößen müssen realistisch und damit realisierbar 
sein. Zudem sind Chancen und Gefahren sowie Ursachen von 
Planabweichungen zu benennen und möglichst zu quantifizieren, 
um den Gesamtumfang möglicher Planabweichungen einschätzen 
zu können. 
 

Planungsprinzipien und 
Partizipation 

 
Die Planansätze sollen mit den übergeordneten Grundsatzent-
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Planung (GoP) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 
scheidungen und Zielen in Einklang stehen, um die Realisierbarkeit 
bzw. die angestrebten Zwecke zu erreichen. 
 

 
Planungsprozess 

 

 
In den verschiedenen Phasen des Planungsprozesses gilt es Ziele 
festzulegen, Informationen zu sammeln sowie eine Analyse vorzu-
nehmen. Zu den Zielen sind Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, 
aus denen dann in der Entscheidungsphase endgültige Ziele und 
Maßnahmen festgelegt werden.  
 

Abbildung 337 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Planung“ 
 
Der vorgesehene Zeitraum bestimmt auch die gemeindliche Planung, vor allem, wenn sich im Zeitablauf wesent-
liche Rahmenbedingungen ändern. Auf diesen Grundlagen soll dann die operative Planung aufbauen, die in der 
gemeindlichen Haushaltsplanung regelmäßig den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in der 
Ausprägung des gemeindlichen Haushaltsplans umfasst. Die aufgezeigten Grundsätze ordnungsgemäßer Pla-
nung sind vom Institut der Unternehmensberater (IdU) herausgegeben worden.  
 
 
3. Die Produktorientierung im gemeindlichen Haushalt 
 
3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Mit der Einführung des NKF in den Gemeinden wurde die Auskunft über die Verwendung der eingesetzten Mittel 
durch die mit den eingesetzten Mitteln erzielten Ergebnisse ersetzt, d. h. die Inputorientierung ist durch eine Out-
putorientierung abgelöst worden. Für den gemeindlichen Haushalt ist dabei die Produktorientierung eingeführt 
worden, bei der u.a. von der Gemeinde verlangt wird, dass die systematische Gliederung der gemeindlichen 
Produkte mit dem landesweit geltenden „NKF-Produktrahmen“ in Form der verbindlichen Produktbereiche in 
Einklang steht. Die haushaltsrechtlich vorgegebene Produktorientierung im gemeindlichen Haushalt erfordert 
daher von der Gemeinde, sich einen Überblick über die vielfältigen Tätigkeiten vor Ort, die erbrachten Leistungen 
sowie die damit erzielten Wirkungen zu verschaffen, um eine zutreffende Definition von örtlichen Produkten zu 
ermöglichen und vornehmen zu können. Den Zusammenhang soll das nachfolgende Schema aufzeigen (vgl. 
Abbildung). 
 

 
Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen 

 
 

POLITIK- 
FELDER 

 
PRODUKT- 
BEREICHE 

 
PRODUKT- 
GRUPPEN 

 
PRODUKTE 

 
LEISTUNGEN 

 
1 Zentrale 
   Verwaltung 
2 Schule und Kultur 
3 Soziales  
   und Jugend 
4 Gesundheit und 
   Sport 
5 Gestaltung der 
   Umwelt 
6 Zentrale Finanz- 
   Leistungen 
 

 
01  Innere  
      Verwaltung 
... 
05  Soziale Leis-

tungen 
... 
07  Gesundheits-

dienste 
... 
17  Stiftungen 
 

Bildung 
von 

Produktgruppen 
nach den örtlichen 

Bedürfnissen 

 
Bildung 

von 
Produkten 

nach den örtlichen 
Bedürfnissen 

 

Festlegung 
von 

Leistungen 
nach den örtlichen 

Bedürfnissen 

Abbildung 338 „Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen“ 
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Eine systematische Ordnung und Darstellung der gemeindlichen Leistungen (Produkte) erleichtert dabei die 
haushaltswirtschaftliche Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen, um der Ressourcenorientierung ausrei-
chend Rechnung tragen zu können und die Aufgabenerfüllung verstehbar zu machen. Es ist dabei nicht ausrei-
chend, nur die gemeindlichen Leistungen aufzulisten, sondern sie müssen auch ausreichend definiert und vonei-
nander abgegrenzt werden. Das Ergebnis daraus kann zur wirtschaftlicheren Gestaltung der örtlichen Arbeitspro-
zesse und zur Optimierung von Organisationsabläufen in der gemeindlichen Verwaltung führen. 
 
Die verschiedenen Vorschriften über die gemeindliche Produktorientierung sichern dabei eine landesweit einheit-
liche Handhabung durch die Gemeinden und schaffen die notwendige Transparenz und Nachvollziehbarkeit für 
die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sowie die Aufsichtsbehörde der Gemeinde. Die Bildung 
der Produktgruppen und Produkte nach eigenen Bedürfnissen der Gemeinde und in eigener Verantwortung stellt 
dabei keinen Gegensatz dar (vgl. § 4 GemHVO NRW). Insgesamt gesehen wird dadurch die Aufgabenerfüllung 
der Gemeinden transparenter und ihr wirtschaftliches Handeln gestärkt.  
 
 
3.2 Die Produktbereiche und Teilpläne  
 
Die Gemeinden können die haushaltsmäßige Gesamtebene aus Ergebnisplan und Finanzplan eigenverantwort-
lich nach den örtlichen Bedürfnissen in Teilpläne nach § 4 GemHVO NRW untergliedern, in denen die Erträge 
und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen produktorientiert zu veranschlagen sind. Dies 
trägt zum einen dem Bedürfnis einer Reihe von Gemeinden Rechnung, in den Teilplänen ihre Produkte und Pro-
duktgruppen den Verantwortungsbereichen (Budgets) zuordnen zu können, die sie nach örtlichen Organisations-
entscheidungen und Gegebenheiten gebildet haben, auch wenn diese nicht vollständig den Grenzen der Pro-
duktbereiche entsprechen.  
 
Im Rahmen der Gestaltung ihres Haushalts hat die Gemeinde lediglich die eindeutige und zutreffende Zuordnung 
zu den jeweiligen Produktbereichen und gegebenenfalls zu den Produktgruppen sicherzustellen. Die Teilpläne 
können nach Produktgruppen und Produkten oder auch nach Verantwortungsbereichen, z.B. Budgets, Fachbe-
reiche, Ämter u.a., gegliedert werden. Die Gemeinden sind auch verpflichtet, für Steuerungs- und Informations-
zwecke sowie aus Gründen der Vergleichbarkeit der gemeindlichen Haushalte sowie für die Prüfung des Haus-
halts durch die Aufsichtsbehörde die erste Gliederungsstufe ihres Haushalts auf der Grundlage der 17 verbindli-
chen Produktbereiche auszugestalten (vgl. Abbildung).  
 

 
Produktbereiche im NKF-Produktrahmen 

 
 
01  Innere Verwaltung 
 

 
07  Gesundheitsdienste 
 

 
13  Natur- und Landschaftspflege 
 

 
02  Sicherheit und Ordnung 
 

 
08  Sportförderung 
 

 
14  Umweltschutz 
 

 
03  Schulträgeraufgaben 
 

 
09  Räumliche Planung und  
      Entwicklung, Geoinformationen 
 

 
15  Wirtschaft und Tourismus 
 

 
04  Kultur und Wissenschaft 
 

 
10  Bauen und Wohnen 
 

 
16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 

 
05  Soziale Leistungen 
 

 
11  Ver- und Entsorgung 
 

 
17  Stiftungen 

 
06  Kinder-, Jugend- und  
      Familienhilfe 
 

 
12  Verkehrsflächen und - anlagen, 

ÖPNV 

 

Abbildung 339 „Produktbereiche im NKF-Produktrahmen“ 
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Den Gemeinden wird dabei ermöglicht, den Detaillierungsgrad der Untergliederung des Haushaltsplans, der von 
ihr für die Steuerung des Haushalts als angemessen angesehen wird, eigenverantwortlich festzulegen. Dabei ist 
lediglich die vom Innenministerium festgelegte Vorgabe (Gliederung in 17 Produktbereiche) zu beachten. So ist 
es zulässig, nach den örtlichen Steuerungs- und Informationsbedürfnissen den Haushaltsplan bis zur Ebene der 
Produktgruppen oder der Produkte weiter zu untergliedern. Dabei sind die Produktgruppen und Produkte grund-
sätzlich frei gestaltbar. Die Bildung der entsprechenden Teilpläne ist jedoch in der aufgeführten Reihenfolge der 
17 Produktbereiche im Haushaltsplan vorzunehmen. Die zur Abgrenzung der Produktbereiche vorgenommene 
Zuordnung, nach der u.a. die fachlichen Verwaltungsaufgaben und die wirtschaftlichen Betätigungen den sachlich 
betroffenen Produktbereichen zuzuordnen sind, ist gleichfalls verbindlich (vgl. Nr. 1.2.3 des Runderlasses des 
Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
4. Die Rechengrößen im NKF 
 
4.1 Die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ 
 
4.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) wird über die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ das 
Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch der Gemeinde erfasst und der tatsächliche Werteverzehr, 
u.a. über Abschreibungen, vollständig abgebildet. Unter Einbeziehung der Produktorientierung wird der Gemein-
de damit die haushaltsmäßige Erfassung und Darstellung des Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenauf-
kommens bezogen auf ihre Aufgabenerfüllung möglich. Gleichzeitig soll die Ausrichtung der Finanzpolitik der 
Gemeinden auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit erreichen, dass der gesamte Ressourcenver-
brauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen 
nicht zu überlasten.  
 
Die im NKF verwendeten Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ stellen den zutreffenden Buchungsstoff für den 
Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung der Gemeinde dar, auch wenn sie nicht gesetzlich definiert worden sind. 
Sie sind die zutreffenden Größen für eine gemeindliche „Reinvermögensrechnung“, die das Geldvermögen und 
das Sachvermögen der Gemeinde betrifft, wenn ein Vorgang bei der Gemeinde das gemeindliche Eigenkapital 
erhöht oder vermindert (Erhöhung: Ertrag; Verminderung; Aufwand). Die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ 
sind daher von zentraler Bedeutung für die gemeindliche Ergebnisermittlung. In diesem Zusammenhang sind 
auch die internen Leistungsbeziehungen der Gemeinde zu beachten, die über die gleichen Rechengrößen erfasst 
werden (vgl. § 17 GemHVO NRW). 
 
 
4.1.2 Die Rechengröße „Ertrag“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Ertrag“ wird betriebswirtschaftlich die bewertete Leistungserstellung der 
Gemeinde in einem Haushaltsjahr (Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. Einen Ertrag stellt dabei jeder 
gemeindliche Geschäftsvorfall dar, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde erhöht. Die 
Gemeinde erzielt dann in einem Haushaltsjahr eine Einnahme, die keinen Ertrag darstellt, wenn entweder keine 
Leistungserstellung durch die Gemeinde vorliegt oder wenn die Leistungserstellung und die dazugehörige Ein-
nahme in unterschiedliche Haushaltsjahre fallen, z. B. bei Mietvorauszahlungen.  
 
Die gemeindlichen Erträge sind aber auch an Zahlungsvorgänge gebunden, sodass bei der Gemeinde vielfach 
einzahlungsgleiche bzw. zahlungswirksame Erträge entstehen, z. B. aus erhobenen Steuern oder erhaltenen 
Zuwendungen. Andererseits entstehen auch Erträge aus der Auflösung von bilanzierten Sonderposten, weil die 
erhaltenen investiven Zuwendungen über die Nutzungszeit eines damit finanzierten Vermögensgegenstandes 
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periodengerecht zu verteilen sind. Die Begriffspaare „Ertrag“ und „Einnahmen“ können im gemeindlichen Bereich 
wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rechengröße „Ertrag“ 

 
 

ERTRAG 
 

 

 
Ertrag, der nicht gleichzeitig 

eine Einnahme ist 

 
Ertrag, der gleichzeitig 

eine Einnahme ist 
 

 

  
Einnahme, die gleichzeitig 

ein Ertrag ist 
 

 
Einnahme, die nicht gleichzeitig 

ein Ertrag ist 

  
EINNAHME 

 
Abbildung 340 „Die Rechengröße Ertrag“ 

 
Die Rechengrößen „Ertrag“ und „Einnahme“ sind dann deckungsgleich, wenn die gleiche Periode bzw. das glei-
che Haushaltsjahr der Gemeinde betroffen ist. Die gemeindlichen Zahlungsvorgänge können aber auch in einer 
anderen Periode liegen.  
 
 
4.1.3 Die Rechengröße „Aufwand“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Aufwand“ wird betriebswirtschaftlich der bewertete Güterverzehr der 
Gemeinde in einem Haushaltsjahr (Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. Zu Aufwendungen führt daher 
jeder gemeindliche Geschäftsvorfall, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde vermindert. 
Die Gemeinde leistet dann in einem Haushaltsjahr eine Ausgabe, die keinen Aufwand darstellt, wenn z.B. die im 
Dezember des Haushaltsjahres für den Januar des Folgejahres zu zahlende Beamtenbesoldung. Die Aufwen-
dungen der Gemeinde und die dazugehörige Ausgabe fallen dabei in unterschiedliche Haushaltsjahre (vgl. aktive 
Rechnungsabgrenzung nach § 42 GemHVO NRW). Die Begriffspaare „Aufwand“ und „Ausgaben“ können im 
gemeindlichen Bereich wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rechengröße „Aufwand“ 

 
 

AUFWAND 
 

 

 
Aufwand, der nicht gleichzeitig 

eine Ausgabe ist 

 
Aufwand, der gleichzeitig 

eine Ausgabe ist 
 

 

  
Ausgabe, die gleichzeitig 

ein Aufwand ist 
 

 
Ausgabe, die nicht gleichzeitig 

ein Aufwand ist 

  
AUSGABE 

 
Abbildung 341 „Die Rechengröße Aufwand“ 
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Die gemeindlichen Aufwendungen sind aber auch an Zahlungsvorgänge gebunden, sodass bei der Gemeinde 
vielfach auszahlungsgleiche Aufwendungen entstehen. Die Zahlungsvorgänge können aber auch in einer ande-
ren Periode liegen. Die Rechengrößen „Aufwand“ und „Ausgabe“ sind dann deckungsgleich, wenn die gleiche 
Periode bzw. das gleiche Haushaltsjahr der Gemeinde betroffen ist, z.B. wenn von der Gemeinde die Gehälter, 
das Material, die Energie u.a. zu bezahlen ist. 
 
 
4.2 Einzahlungen und Auszahlungen als Rechengrößen 
 
4.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Finanzrechnung der Gemeinde soll Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde geben und 
dabei auch die Finanzierungsquellen sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes der Gemeinde (Liqui-
de Mittel) aufzeigen. Dadurch stellt die Finanzrechnung eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung der 
Gemeinde dar, bei der die Zahlungsströme ausschlaggebend sind. Aufgrund dessen kommen bei der gemeindli-
chen Finanzrechnung die Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ als zutreffender Buchungsstoff zur 
Anwendung. Bei der Erfassung der Einzahlungen und Auszahlungen ist außerdem das Kassenwirksamkeitsprin-
zip als Liquiditätsänderungsprinzip zu beachten. Unter den Haushaltspositionen im Finanzplan dürfen deshalb nur 
Beträge in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Zahlungen veranschlagt 
werden, die eine Änderung der Liquidität der Gemeinde bewirken.   
 
 
4.2.2 Die Rechengröße „Einzahlungen“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Einzahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelzufluss bei der Ge-
meinde erfasst, der zu einer Erhöhung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch den Zugang liquider 
Mittel, die in Form von Bargeld oder Buchgeld der Gemeinde zufließen, führt. Die Begriffspaare „Einzahlungen“ 
und „Einnahmen“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Rechengröße „Einzahlungen“ 

 
 

EINZAHLUNG 
 

 

 
Einzahlung, die nicht gleichzeitig 

eine Einnahme ist 

 
Einzahlung, die gleichzeitig 

eine Einnahme ist 
 

 

  
Einnahme, die gleichzeitig 

eine Einzahlung ist 
 

 
Einnahme, die nicht gleichzeitig 

eine Einzahlung ist 

  
EINNAHME 

 
Abbildung 342 „Rechengröße Einzahlungen“ 

 
Beim Einsatz der Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Einnahme“ im gemeindlichen Rechnungswesen liegen 
dann nicht einnahmewirksame Einzahlungen vor, wenn es in gleicher Höhe zu einer zu einer Abnahme der ge-
meindlichen Forderungen oder zu einer Erhöhung der gemeindlichen Verbindlichkeiten kommt. Nicht als Einzah-
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lung gilt jedoch die Erhöhung des Kassenbestandes der Gemeinde durch eine Barabhebung von einem Bankkon-
to der Gemeinde, weil dadurch der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde insgesamt nicht verändert wird. 
 
 
4.2.3 Die Rechengröße „Auszahlungen“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Auszahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelabfluss bei der Ge-
meinde im Haushaltsjahr erfasst, der zu einer Verminderung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch 
den Abgang liquider Mittel, die in Form von Bargeld oder Buchgeld von der Gemeinde abgegeben werden, führt. 
Die Begriffspaare „Aufwendungen“ und „Ausgaben“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt unterschieden 
werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Rechengröße „Auszahlungen“ 

 
 

AUSZAHLUNG 
 

 

 
Aufzahlung, die nicht gleichzeitig 

ausgabewirksam ist 

 
Auszahlung, die gleichzeitig 

ausgabewirksam ist 
 

 

  
Ausgabe, die gleichzeitig 
auszahlungswirksam ist 

 

 
Ausgabe, die nicht gleichzeitig 

auszahlungswirksam ist 

  
AUSGABE 

 
Abbildung 343 „Rechengröße Auszahlungen“ 

 
In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass beim Einsatz der Rechengrößen „Auszahlungen“ und „Ausgabe“ 
auch dann keine ausgabewirksamen Auszahlungen vorliegen, wenn es in gleicher Höhe zu einer zu einer Minde-
rung der gemeindlichen Verbindlichkeiten oder zu einer Zunahme der gemeindlichen Forderungen kommt. Auch 
eine Verminderung des Kassenbestandes der Gemeinde durch eine Bareinzahlung auf ein Bankkonto der Ge-
meinde gilt nicht als gemeindliche Auszahlung, weil durch diesen Vorgang der Zahlungsmittelbestand der Ge-
meinde insgesamt nicht verändert wird. Außerdem gilt die Verminderung des Kassenbestandes der Gemeinde 
durch eine Bareinzahlung auf ein Bankkonto der Gemeinde nicht als Auszahlung, weil dadurch der Zahlungsmit-
telbestand der Gemeinde insgesamt nicht verändert bzw. vermindert wird. 
 
 
5. Die Bewirtschaftung von Haushaltsermächtigungen 
 
Das NKF beinhaltet neben dem Ressourcenverbrauchskonzept auch die dezentrale Ressourcenverantwortung 
und eine flexible Haushaltsbewirtschaftung für die Gemeinden. Die Regelung erkennt die Budgets als Bewirt-
schaftungsinstrument für die gemeindliche Verwaltung an. Unter Budgetierung wird dabei verstanden, den Fach-
bereichen oder Ämtern in der gemeindlichen Verwaltung bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Be-
wirtschaftung zu übertragen. Dieses Verständnis von Budgetierung ist gekoppelt an Organisationseinheiten mit 
eindeutiger Festlegung von Verantwortlichkeiten. Das Haushaltsrecht stellt dazu Instrumente zur Verfügung, die 
eine flexible Bildung und Bewirtschaftung von Budgets ermöglichen. Diese Sachlage ist von der Gemeinde bei 
ihrer Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Die zentrale Bewirtschaftung von im Haushaltsplan veranschlagten 
Ermächtigungen bleibt gleichwohl möglich. Sie kann von der Gemeinde im Einzelfall durch entsprechende Be-
wirtschaftungsregeln für den Ergebnisplan und/oder für den Finanzplan vorgesehen werden. 
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6. Veranschlagung von Zahlungen für ÖPP-Objekte 
 
Das regelmäßig von der Gemeinde zu zahlende Leistungsentgelt für ein ÖPP-Objekt enthält, abhängig von der 
gewählten Modellvariante, sowohl konsumtive als auch investive Anteile. Entsprechend ist das Leistungsentgelt 
haushaltsmäßig aufzuteilen und die Anteile sind zutreffend auf den Ergebnisplan und den Finanzplan aufzuteilen 
bzw. dort zu veranschlagen. So sind z.B. die Leistungsanteile für den Betrieb und zur Unterhaltung eines bebau-
ten Grundstückes der Gemeinde als Aufwendungen im Ergebnisplan der Gemeinde zu veranschlagen (vgl. § 2 
GemHVO NRW). Gleiches gilt auch für etwaige Erlöse aus dem Betrieb eines gemeindlichen Gebäudes.  
 
Die entstehenden Zahlungen sind im gemeindlichen Finanzplan unter der laufenden Verwaltungstätigkeit, ggf. 
auch unter der Investitionstätigkeit zu veranschlagen. So sind die investiven Anteile des ÖPP-Objektes, z.B. die 
Baukosten, als gemeindliche Investition mit den jährlich anfallenden Auszahlungen im Finanzplan (vgl. § 3 
GemHVO NRW) zu veranschlagen. Eine pauschale Zuordnung der objektbezogenen gemeindlichen Auszahlun-
gen nach dem Prinzip der „überwiegenden Zugehörigkeit“ bzw. dem Schwerpunktprinzip ist dabei zu vermeiden. 
Die Veranschlagung wird für die Gemeinde dadurch erleichtert, dass die Bieter bei der Angebotsabgabe i.d.R. 
aufgefordert werden, die Preise für einzelne Leistungsbereiche wie Bau, Betrieb, Unterhaltung und Finanzierung 
gesondert in ihrem Angebot anzugeben. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Abbildung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs):  
 
1.1 Die Anwendung der Haushaltsgrundsätze 
 
Nach der Vorschrift sind im Haushaltsplan der Gemeinde das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der 
geplante Ressourcenverbrauch in voller Höhe und getrennt voneinander durch Erträge und Aufwendungen unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu veranschlagen. Es sind aber auch die voraussicht-
lichen Einzahlungen und Auszahlungen getrennt voneinander zu veranschlagen. Die Grundlage für den Haus-
haltsplan der Gemeinde bildet dabei die Vorschrift des § 79 GO NRW. Der dabei anzuwendende Grundsatz der 
Einzelveranschlagung bezieht sich im NKF daher sowohl auf den Ergebnisplan (vgl. § 2 GemHVO NRW) als auch 
auf den Finanzplan (vgl. § 3 GemHVO NRW). Er soll u.a. sicherstellen, dass die Erträge und Aufwendungen 
sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde unter den zutreffenden Positionen im jährlichen ge-
meindlichen Haushaltsplan ausgewiesen werden.  
 
Mit der Aufgabe des Ergebnisplans, das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den geplanten Ressour-
cenverbrauch in voller Höhe und getrennt voneinander in den unterschiedlichen Haushaltspositionen auszuwei-
sen, wird der Grundsatz der Vollständigkeit umgesetzt. Dieser Grundsatz gilt entsprechend für die Aufgabe des 
Finanzplans, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde vollständig zu veranschlagen sind. Da-
bei findet auch das Bruttoprinzip Anwendung, denn durch eine Saldierung der Ansätze der Haushaltspositionen 
würde die Übersicht über das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch sowie die über 
die Einzahlungen und Auszahlungen beeinträchtigt, wenn nicht sogar verloren gehen. Eine Saldierung steht auch 
nicht mit dem Grundsatz der Haushaltsklarheit in Einklang. Außerdem würde eine gegenseitige Verrechnung von 
Positionen des Ergebnisplans bzw. des Finanzplans auch gegen die Buchführungsgrundsätze „Klarheit“ und 
„Übersichtlichkeit“ verstoßen. Somit besteht im NKF ein weitreichendes Saldierungsverbot, wenn nicht durch 
einzelne Vorschriften eine Ausnahme davon zugelassen wird (vgl. § 23 Absatz 2 GemHVO NRW). 
 
Die Gemeinde muss zudem ihre Haushaltsplanung realitätsbezogen vornehmen (Grundsatz der Haushaltswahr-
heit). Die im gemeindlichen Haushaltsplan abzubildende mehrjährige Planung sollte dabei auf dem tatsächlichen 
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Bedarf und der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufbauen. Der örtliche Haushaltsplan der Ge-
meinde muss dabei so aufgebaut sein, dass das geplante haushaltswirtschaftliche Handeln transparent wird und 
die Planung mit dem Grundsatz der Haushaltsklarheit in Einklang steht. Es bedarf daher einer Genauigkeit in der 
Veranschlagung, um auch die später notwendig werdende Finanzkontrolle zu gewährleisten.  
 
Die einzelnen Haushaltspositionen müssen daher so zweckbezogen abgegrenzt sein, dass aus ihnen die Adres-
saten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erkennen können, für welchen Zweck und in welchem Umfang die 
veranschlagten gemeindlichen Ermächtigungen in Anspruch genommen werden dürfen. Dabei macht es das 
Zusammenspiel dieser beiden Grundsätze möglich, den unbegrenzten Bedarf auf ein realistisches Maß zurückzu-
führen. Die gemeindliche Haushaltsplanung erfordert daher eine sachliche und objektivierte Beurteilung der örtli-
chen Verhältnisse. Die jahresbezogenen Ausgleichsverpflichtungen für den gemeindlichen dienen dabei der An-
passung an die tatsächlichen Möglichkeiten der Gemeinde (vgl. § 75 Absatz 2 und § 84 GO NRW. 
 
 
1.2 Die Anwendung von Grundsätzen der Rechnungslegung  
 
Bei der Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan sind nicht nur die allgemeinen Haushaltsgrundsätze, 
sondern auch rechnungslegungsbezogene Grundsätze zu berücksichtigen. Diese Grundsätze sollen sicherstel-
len, dass ein sachverständiger Dritter sich in angemessener Zeit einen Überblick über die Aufzeichnung von Bu-
chungsvorfällen und von Vermögens- und Schuldenpositionen verschaffen kann. Dem Dritten soll ein qualifizierter 
Einblick in die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde möglich sein. Es ist dazu nicht 
festgelegt worden, welches Maß an Sachverstand erforderlich sein muss, um die gemeindliche Tätigkeit im je-
weils betroffenen Produkt- bzw. Aufgabenbereich beurteilen und nachvollziehen zu können. Allgemein wird davon 
auszugehen sein, dass ein sachverständiger Dritter ausreichende Kenntnisse über die gemeindliche Haushalts-
wirtschaft besitzen muss, damit er die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und deren Ergebnis im 
gemeindlichen Jahresabschluss sowie im Gesamtabschluss der Gemeinde verstehen und beurteilen kann.  
 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind dabei ein gesetzlich verankertes Regelungssystem, stehen 
jedoch nicht über dem Gesetz. Sie können sich als unbestimmter Rechtsbegriff nur im Rahmen der gesetzlichen 
Regelungen unter Beachtung von Sinn und Zweck des Gesetzes oder einzelner Vorschriften entwickeln. Als 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind daher jedes Verfahren und jede Methode anzuerkennen, die 
dazu führen, dass gesetzliche Regelungen im Einzelfall ihrem Sinn und Zweck entsprechend angewandt werden. 
Die zu beachtenden Grundsätze lassen sich in folgende Grundsätze der gemeindlichen Rechnungslegung glie-
dern (vgl. Abbildung). 
 

 
Anwendung von Grundsätzen der Rechnungslegung  

 
 

GRUNDSÄTZE 
 

INHALTE 

Grundsätze  
ordnungsmäßiger 

Buchführung (GoB) 

 
Die eigentlichen Grundsätze, die sich auf die laufende Buchführung 
beziehen und die Art der Erfassung und Darstellung der Geschäfts-
vorfälle sowie deren Schutz vor Verlust und Verfälschung regeln. 
 

Grundsätze  
ordnungsmäßiger 

DV-gestützter  
Buchführungssysteme (GoBS) 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung präzisieren die 
GoB, um sicherzustellen, dass die Buchungen und sonstigen Auf-
zeichnungen vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorge-
nommen werden, wenn die Buchführung mithilfe automatisierter 
Datenverarbeitung erfolgt. 
 

Grundsätze  
ordnungsmäßiger 

Inventur (GoI) 

 
Die Grundsätze beziehen sich auf die Erstellung des Inventars, 
welches der Bilanz als Vermögensverzeichnis zugrunde liegt. Die 
Grundsätze sollen sichern, dass in der Inventur eine vollständige, 
mengen- und wertmäßige Erfassung des Vermögens und der 
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Anwendung von Grundsätzen der Rechnungslegung  

 
 

GRUNDSÄTZE 
 

INHALTE 
Schulden erfolgt. 
 

Grundsätze  
ordnungsmäßiger 

Bilanzierung (GoBi) 

 
Die Grundsätze gliedern die Grundsätze der Aktivierung, Passivie-
rung und Bewertung weiter, zu denen auch die Grundsätze für die 
Bilanzgliederung gehören.  
 

 
Grundsätze 

 ordnungsmäßiger 
Lageberichterstattung (GoL) 

 

 
Die Grundsätze, die die Anforderungen für die durch den Lagebe-
richt vorzunehmende Informationsvermittlung spezifizieren. 
 

Grundsätze 
 ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfungen (GoA) 

 
Die Grundsätze finden hinsichtlich der jährlichen Abschlussprüfung 
Anwendung. Diese beinhalten u.a. Festlegungen zu den Prüfungs-
handlungen. Außerdem bestehen noch weitere Ergänzungen dieser 
Grundsätze durch die „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstat-
tung bei Abschlussprüfungen“ sowie die „Grundsätze für die ord-
nungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschluss-
prüfungen“. 
 

Grundsätze  
ordnungsmäßiger 

Konzernrechnungslegung (GoK) 

 
Die Grundsätze finden bei der Aufstellung des gemeindlichen Ge-
samtabschlusses Anwendung (vgl. § 116 GO NRW) 
 

 
Grundsätze 

 ordnungsmäßiger 
Kapitalflussrechnung (GoKfr) 

 

 
Die Grundsätze finden bei der Aufstellung der gemeindlichen Ge-
samtkapitalflussrechnung Anwendung und sollen zu einer sachge-
rechten Erstellung beitragen (vgl. § 51 Abs. 3 GemHVO NRW). 
 

 
Grundsätze  

ordnungsmäßiger 
Risikoüberwachung (GoR) 

 
Die Grundsätze sind für die pflichtgemäße Risikoüberwachung 
entwickelt worden. Sie beinhalten die allgemeinen Handlungsvor-
gaben bzw. Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung eines 
Risikoüberwachungssystems.     
 

Abbildung 344 „Anwendung von Grundsätzen der Rechnungslegung“ 
 

Die Bewirtschaftung des gemeindlichen Haushalts schließt eine ordnungsmäßige Buchführung und damit eine 
zutreffende Buchung der Geschäftsvorfälle der Gemeinde ein. Die Haushaltsplanung der Gemeinde darf diese 
Sachverhalte nicht unberücksichtigt lassen. Außerdem sollen Manipulationsmöglichkeiten verhindert werden. 
  
 
1.3 Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan 
 
1.3.1 Die Arten der Erträge und Aufwendungen 
 
Die im NKF verwendeten Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ stellen den Buchungsstoff für den Ergebnisplan 
dar. Die Erträge bedeuten einen Wertezufluss an Gütern und Dienstleistungen und bewirken eine Eigenkapitaler-
höhung. Die Aufwendungen bedeuten einen Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen und mindern dadurch 
das Eigenkapital. Die Arten der Erträge zeigen deren Herkunft auf, die Arten der Aufwendungen den zweckbezo-
genen Ressourcenverbrauch.  
 
Die im Ergebnisplan aufzuzeigenden Ergebnisse sind danach zu unterscheiden, ob die Erträge und Aufwendun-
gen durch die normale Geschäftstätigkeit der Gemeinde verursacht worden oder durch besondere Ereignisse. 
Diese Vorgabe bedingt, dass die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen getrennt von den außer-
ordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen sind. Nach § 2 GemHVO NRW 
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müssen im gemeindlichen Ergebnisplan mindestens die folgenden Haushaltspositionen enthalten sein (vgl. Abbil-
dung). 
 

  
Die Gliederung des gemeindlichen Ergebnisplans 

 
 

ERGEBNISBEREICH 
 

ERTRAGS- UND AUFWANDSARTEN 

Ordentliche 
Erträge 

 

 
-     Steuern und ähnliche Abgaben, 
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 
- sonstige Transfererträge, 
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 
- privatrechtliche Leistungsentgelte, 
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 
- sonstige ordentliche Erträge, 
- aktivierte Eigenleistungen, 
- Bestandsveränderungen, 
außerdem 
- Finanzerträge 
 

Ordentliche 
Aufwendungen 

 

 
-      Personalaufwendungen, 
- Versorgungsaufwendungen, 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 
- bilanzielle Abschreibungen, 
- Transferaufwendungen, 
- sonstige ordentliche Aufwendungen, 
außerdem 
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen. 
 

 
Auch für 

außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen 
sind gesonderte Haushaltspositionen zu schaffen. 

 
Abbildung 345 „Die Gliederung des gemeindlichen Ergebnisplans“ 

 
Die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen sind zudem in voller Höhe und getrennt voneinander im Ergebnis-
plan zu veranschlagen, d. h. das Bruttoprinzip ist bei der Haushaltsplanung unmittelbar anzuwenden. Eine Aus-
nahme besteht jedoch z. B. für die Bestandsveränderungen bei der Gemeinde, die als Saldogröße unter den 
Erträgen im Ergebnisplan zu veranschlagen sind. Außerdem besteht eine ausdrückliche Ausnahme vom Brut-
toprinzip für gemeindliche Abgaben (vgl. § 23 Absatz 2 GemHVO NRW). Danach sind die Abgaben, abgabeähnli-
che Erträge und allgemeine Zuweisungen, die die Gemeinde an Dritte zurückzuzahlen hat, bei den Erträgen 
abzusetzen sind, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen.  
 
Insgesamt ist darauf zu achten, dass die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sachbezogen und zweck-
bezogen unter den zutreffenden Haushaltspositionen zu veranschlagen sind. Sofern jedoch bei einzelnen ge-
meindlichen Geschäftsvorfällen keine eindeutige Zuordnung der Erträge oder Aufwendungen zu einer Haushalts-
position des gemeindlichen Ergebnisplans möglich ist, kann die haushaltsmäßige Zuordnung nach dem Schwer-
punktprinzip vorgenommen werden.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass auf den Ausweis der o.a. Haushaltspositionen (mindestens als 
einzelne Positionen auszuweisen) sowie auf den Ausweis der Summen- und Saldenbildung im Ergebnisplan nicht 
verzichtet werden kann, denn diese Positionen wurden als Vorgabe für die Gemeinden bereits auf ein Mindest-
maß reduziert. Das gemeindliche Haushaltsrecht enthält aber für die Teilpläne des Haushaltsplans die Möglich-
keit, bei entsprechenden örtlichen Gegebenheiten auf Haushaltspositionen zu verzichten (vgl. § 4 Absatz 6 
GemHVO NRW). 
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1.3.2 Die Zuordnung nach dem Erfüllungszeitpunkt 
 
Im NKF kommt sowohl das kaufmännische Prinzip der Periodenabgrenzung als auch der öffentlich-rechtliche 
Grundsatz der Jährlichkeit zur Anwendung. Die Gemeinde hat daher die Erträge und Aufwendungen in ihrer vo-
raussichtlichen Höhe grundsätzlich in dem Haushaltsjahr in ihrem Haushaltsplan zu veranschlagen, dem sie wirt-
schaftlich zuzurechnen sind. Bei gemeindlichen Erträgen und Aufwendungen, die ohne Gegenleistung entstehen, 
soll die wirtschaftliche Zuordnung nach dem Erfüllungszeitpunkt erfolgen.  
 
Das Handeln der Gemeinde erfolgt, auch wenn die Gemeinde nicht zu einer Gegenleistung gegenüber einem 
Dritten verpflichtet ist, in rechtsverbindlicher Form. Die Gemeinde zieht z. B. im Rahmen ihrer Steuererhebung 
einen Dritten durch einen Leistungsbescheid (Verwaltungsakt), zu finanziellen Leistungen heran, weil sie dazu 
nach den einschlägigen Steuergesetzen berechtigt ist. Eine entsprechende Handhabung erfolgt auch bei Ge-
meindeverbänden und Zweckverbänden, die von ihren Mitgliedern durch einen Leistungsbescheid eine Umlage 
erheben dürfen, um ihre Finanzierung zu sichern. Eine vergleichbare Sachlage besteht auch in vielen anderen 
Fällen, z. B. bei erhaltenen Zuwendungen, die der Gemeinde durch einen Dritten gewährt werden, oder wenn die 
Gemeinde z. B. einem Dritten finanzielle Leistungen ohne (gleichwertige) Gegenleistungen im Wege eines Leis-
tungsbescheides nach den einschlägigen Sozialgesetzen gewährt. 
 
Für die haushaltsmäßige Zuordnung derartiger Leistungen ist grundsätzlich auf den auch nach den kaufmänni-
schen Grundsätzen zugrunde zu legenden Erfüllungszeitpunkt abzustellen. Dieser Zeitpunkt wird von der Ge-
meinde als Träger öffentlich-rechtlichen Handelns ihrem Leistungsbescheid festgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt 
entsteht die Leistungspflicht des Dritten (Erfüllungszeitpunkt) und dadurch die wirtschaftliche Ursache als wertbe-
gründender Tatbestand im Sinne des Realisationsprinzips. Bei einer ausschließlichen wirtschaftlichen Betrach-
tung könnte bei den betreffenden Vorgängen eine gewisse Zeitverzögerung bei der Aktivierung und Passivierung 
eintreten. Sie kann als vertretbar angesehen werden, insbesondere bei jährlich wiederkehrenden gemeindlichen 
Geschäftsvorfällen, z. B. aus der Steuererhebung oder dem Gemeindefinanzausgleich. 
 
Mit dem förmlichen Rechtsakt (Festsetzung durch gemeindlichen Bescheid) entsteht erst der Anspruch oder die 
Pflicht der Gemeinde und dadurch eine Zuordnungsvoraussetzung. Eine Ertragsrealisierung kann dabei auf den 
Ablauf des Steuerjahres bezogen werden, wenn z. B. nach dem Abschlussstichtag weitere Erkenntnisse gewon-
nen werden und bei der Festlegung im Leistungsbescheid das Wertaufhellungsprinzip zur Anwendung kommt. 
Eine Ertragsrealisierung kann auch davon abhängig sein, ob der Dritte seine Leistung in mehreren Teilen zu 
erbringen hat. Entsprechend der gemeindlichen Festlegungen kann dann ein Ertrag haushaltsmäßig erfasst wer-
den. Diese Handlungsform ermöglicht eine objektive, nachprüfbare und nach dem Betrag hinreichend zuverlässig 
bestimmbare wirtschaftliche Zuordnung zu einem Haushaltsjahr.  
 
 
1.4 Die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan 
 
Die Rechengrößen „Auszahlungen“ und „Einzahlungen“ stellen den Buchungsstoff für den Finanzplan dar. Bei 
den Einzahlungen handelt es sich um einen tatsächlichen Geldzufluss, der zum Zeitpunkt der Bezahlung von 
Gütern und Dienstleistungen entsteht und eine Erhöhung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt. Bei den Aus-
zahlungen fließen zum Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen an Dritte monetäre Finanzmittel 
ab und mindern deren Bestand. Die Arten der Einzahlungen zeigen die Mittelherkunft bei der Gemeinde auf, die 
Arten der Auszahlungen die gemeindliche Mittelverwendung.  
 
Im Finanzplan der Gemeinde ergeben sich gegenüber dem gemeindlichen Ergebnisplan insbesondere Abwei-
chungen in den Fällen, in denen die Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan nicht zahlungswirksam sind 
(vgl. § 2 Absatz 1 Nummer 8 GemHVO NRW). Zu einer Abweichung gegenüber den Erträgen und Aufwendungen 
führt auch das bei der Veranschlagung zu beachtende Kassenwirksamkeitsprinzip. Sofern bei gemeindlichen 
Geschäftsvorfällen keine eindeutige Zuordnung der Zahlungen zu einer Haushaltsposition des gemeindlichen 
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Finanzplans möglich ist, kann die Zuordnung nach dem Schwerpunktprinzip vorgenommen werden. Im Finanz-
plan der Gemeinde nach § 3 GemHVO NRW sind mindestens für folgende Einzahlungsarten und Auszahlungsar-
ten gesonderte Haushaltspositionen auszuweisen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gliederung des gemeindlichen Finanzplans 

 
 

ZAHLUNGSBEREICHE 
 

ZAHLUNGSARTEN 

Einzahlungen 
aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 

 
-  Steuern und ähnliche Abgaben, 
-  Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 
- sonstige Transfereinzahlungen, 
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 
- privatrechtliche Leistungsentgelte, 
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 
- sonstige Einzahlungen, 
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen, 
 

Auszahlungen 
aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 

 
- Personalauszahlungen, 
- Versorgungsauszahlungen, 
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, 
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen, 
- Transferauszahlungen, 
- sonstige Auszahlungen, 
 

Einzahlungen 
aus Investitionstätigkeit 

 
- aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, 
- aus der Veräußerung von Sachanlagen, 
- on Beiträgen u.ä. Entgelten und 
- sonstige Investitionseinzahlungen, 
 

Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit 

 
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 
- für Baumaßnahmen, 
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, 
- für den Erwerb von Finanzanlagen, 
- von aktivierbaren Zuwendungen und  
- sonstige Investitionsauszahlungen, 
 

 
Einzahlungen 

und Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit 

 

 
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen  
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen. 
 

Abbildung 346 „Die Gliederung des gemeindlichen Finanzplans“ 
 
 
1.5 Der Begriff „in voller Höhe“ 
 
Im gemeindlichen Haushaltsplan ist nach der Vorschrift die Veranschlagung des voraussichtlichen Ressourcen-
aufkommens und des Ressourcenverbrauchs sowie der voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen in 
voller Höhe vorzunehmen (Grundsatz der Vollständigkeit). Eine mögliche Verrechnung oder Saldierung von Er-
trägen und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen würde die Übersicht über die gemeindli-
chen Ressourcen und die gemeindlichen Finanzmittel beeinträchtigen, wenn diese ggf. nicht sogar verloren ge-
hen könnte, sodass gleichzeitig das Bruttoprinzip zur Anwendung kommt. 
 
Für die Veranschlagung in ihrem Haushaltsplan muss die Gemeinde deshalb sorgfältig prüfen, ob auch alle im 
Haushaltsjahr voraussichtlich entstehenden Aufwendungen erkannt und erfasst wurden. Eine Verrechnung von 
Aufwendungen mit den voraussichtlich erzielbaren Erträgen würde keinen Ausweis in voller Höhe ermöglichen. 
Durch Gesetz oder Verordnung kann aber etwas anderes zugelassen worden sein (vgl. § 23 Absatz 2 GemHVO 
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NRW). Eine grundsätzliche Verrechnung bei den gemeindlichen Ressourcen und den Finanzmitteln im Sinne 
einer Aufrechnung würde auch gegen die Buchführungsgrundsätze „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ verstoßen. 
Die Anwendung des Begriffs „in voller Höhe“ verhindert somit eine Verschleierung und trägt dadurch zur Richtig-
keit und Vollständigkeit im gemeindlichen Haushaltsplan bei. Diese Grundsätze gelten entsprechend auch für die 
Veranschlagung im gemeindlichen Finanzplan.  
 
 
1.6 Der Begriff „getrennt voneinander“ 
 
Im gemeindlichen Haushaltsplan ist nach der Vorschrift die Veranschlagung des voraussichtlichen Ressourcen-
aufkommens und des Ressourcenverbrauchs sowie der voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen ge-
trennt voneinander vorzunehmen (Einzelveranschlagungsprinzip). Diese Vorgabe bedeutet, dass für die Veran-
schlagung im gemeindlichen Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszah-
lungen nach Arten oder Zwecken zu trennen sind. Eine mögliche Zusammenfassung, Verrechnung oder Saldie-
rung von Erträgen und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen ist daher grundsätzlich nicht 
zulässig. Die Übersicht über die gemeindlichen Ressourcen im Ergebnisplan und die gemeindlichen Finanzmittel 
im Finanzplan würde sonst beeinträchtigt, wenn diese nicht sogar verloren gehen könnte.  
 
Für die Veranschlagung muss deshalb die Gemeinde sorgfältig prüfen, ob auch ausreichend bei den im Haus-
haltsjahr voraussichtlich erzielbaren Erträgen und entstehenden Aufwendungen sowie den eingehenden Einzah-
lungen und zu leistenden Auszahlungen nach Arten getrennt und keine Verrechnung gegeneinander vorgenom-
men wurde, soweit nicht durch Gesetz oder Verordnung etwas anderes zugelassen worden ist. Im gemeindlichen 
Ergebnisplan und im Finanzplan der Gemeinde sind für sämtliche zu veranschlagenden Erträge und Aufwendun-
gen sowie für sämtliche zu veranschlagenden Einzahlungen und Auszahlungen jeweils Jahressummen für die 
verbindlich vorgegeben Arten auszuweisen.  
 
Die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 
werden dadurch in ihrem errechneten oder geschätzten Umfang getrennt voneinander im Haushaltsplan gezeigt. 
Das Gebot der Trennung sowie das Bruttoprinzip verhindern somit auch eine Verschleierung im Rahmen der 
gemeindlichen Haushaltsführung und damit für den Nachweis innerhalb der gemeindlichen Ergebnisrechnung 
und der gemeindlichen Finanzrechnung. Eine Verrechnung bei den gemeindlichen Ressourcen und den Finanz-
mitteln im Sinne einer Aufrechnung würde auch gegen die gemeindlichen Buchführungsgrundsätze „Klarheit“ und 
„Übersichtlichkeit“ verstoßen. 
 
 
1.7 Nicht zulässige Veranschlagungen im gemeindlichen Haushalt 
 
1.7.1 Keine Veranschlagung einer „globalen Minderausgabe“  
 
Die Anwendung der allgemeinen Planungsgrundsätze lässt die Veranschlagung einer „globalen Minderausgabe“ 
im Haushalt der Gemeinde nicht zu. Als „globale Minderausgabe“ gilt die Veranschlagung eines pauschalen Kür-
zungsbetrages für Aufwendungen und/oder Auszahlungen, um möglichst den gesetzlich vorgesehenen Haushalt-
sausgleich zu erreichen. Der Inhalt einer solchen Veranschlagung soll dabei dann erst in der Ausführung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft näher bestimmt werden. Bereits in der Vergangenheit ist die Veranschlagung 
einer „globalen Minderausgabe“ als unzulässig eingestuft worden. Diese Sachlage gilt auch weiterhin. Eine sol-
che gemeindliche Haushaltsführung, bei der die Festlegungen über die notwendigen Einsparungen nicht durch 
den Rat, sondern durch die gemeindliche Verwaltung erfolgen, entspricht nicht dem gemeindlichen Budgetrecht 
des Rates der Gemeinde (vgl. § 41 GO NRW).  
 
Der Veranschlagung einer „globalen Minderausgabe“ stehen außerdem die allgemeinen Veranschlagungsgrund-
sätze entgegen, z. B. sachliche Bindung, Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit. Ebenso widerspricht es dem 
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Zweck des gemeindlichen Haushaltssicherungskonzeptes, wenn notwendige haushaltswirtschaftliche Einschrän-
kungen lediglich pauschal benannt und nicht konkret bestimmt werden (vgl. nach § 76 GO NRW. Die Erfordernis-
se der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erfordern bereits bei der Veranschlagung eine differen-
zierte Zuordnung unter Berücksichtigung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung. Sie müssen auch der Bedeutung 
der jeweiligen Aufgabe der Gemeinde gerecht werden. Vor diesem Hintergrund kommt die Veranschlagung einer 
„globalen Minderausgabe“ auch im NKF nicht in Betracht. 
 
 
1.7.2 Keine Veranschlagung einer „Deckungsreserve“ 
 
Als „Deckungsreserve“ galt die Veranschlagung eines pauschalen Erhöhungsbetrages für Aufwendungen 
und/oder Auszahlungen, damit nicht im Rahmen der Haushaltsplanung, sondern erst in der Ausführung des ge-
meindlichen Haushaltsplans entsprechend der dann entstehenden sachlichen Verwendung eine Zuordnung zu 
einer oder mehreren betroffenen Haushaltsposition vorgenommen werden muss. Außerdem sollte durch eine 
solche pauschale Veranschlagung auf das für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
vorgesehene Verfahren verzichtet werden (vgl. § 83 GO NRW). Eine gemeindliche Haushaltsführung, bei der die 
konkrete Ausgestaltung von Ermächtigungen nicht durch den Rat festgelegt wird, sondern durch die gemeindliche 
Verwaltung im Rahmen ihrer Tätigkeit erfolgt, entspricht nicht dem Budgetrecht des Rates (vgl. § 41 GO NRW).  
 
Unter Berücksichtigung des mit dem NKF eingeführten Ressourcenverbrauchskonzepts wurde diese Veranschla-
gungsform deshalb als nicht mehr geeignet für die gemeindliche Haushaltsplanung eingestuft. Der Ausweisung 
einer „Deckungsreserve“ stehen daher auch die Veranschlagungsgrundsätze, z. B. sachliche Bindung, Haus-
haltswahrheit und -klarheit, entgegen. Die Erfordernisse der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
erfordern eine differenzierte Bestimmung der haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen unter Berücksichtigung 
der gemeindlichen Aufgabenerfüllung. Sie müssen auch der Bedeutung der jeweiligen Aufgabe der Gemeinde 
gerecht werden. Es kommt daher die Veranschlagung einer „Deckungsreserve“ im NKF nicht in Betracht.  
 
 
1.7.3 Keine Veranschlagung der Verrechnungen 
 
Die Gemeinde muss erzielbare Erträge und entstehende Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung 
von Vermögensgegenständen und aus Wertminderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen 
Rücklage verrechnen (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW). Derartige Erträge und Aufwendungen sind in der Wei-
se in die gemeindliche Ergebnisrechnung einzubeziehen, dass diese nachrichtlich nach dem Jahresergebnis 
anzugeben sind (vgl. § 38 Absatz 3 GO NRW). Die Erträge und Aufwendungen berühren dadurch nicht die Haus-
haltsplanung. Ihr nachrichtlicher Ausweis nach dem Jahresergebnis steht dem nicht entgegen. In gleicher Weise 
können erzielbare Erträge und entstehende Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermö-
gensgegenständen auch in den Ergebnisplan einbezogen werden.  
 
Die Einbeziehung in den Ergebnisplan nach dem Jahresergebnis der Gemeinde bewirkt dabei nicht, dass solche 
Erträge und Aufwendungen der Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans im Rahmen der laufenden Ver-
waltungstätigkeit der Gemeinde zugerechnet werden müssen. Eine nachrichtliche Veranschlagung dieser Erträge 
und Aufwendungen nach dem Jahresergebnis soll nur dann erfolgen, sofern dafür die Voraussetzungen der Ver-
anschlagung erfüllt werden können. Diese haushaltsrechtliche Einordnung der Verrechnung baut auf der entspre-
chenden gesetzlichen Entscheidung des Landesgesetzgebers auf, auch wenn dieser die Verrechnung mit der 
allgemeinen Rücklage in der Gemeindehaushaltsverordnung verankert hat.  
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2. Zu Absatz 2 (Prinzip der Periodenabgrenzung für Erträge und Aufwendungen): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Wirtschaftliche Zurechnung zum Haushaltsjahr als Periode): 
 
Im NKF kommt sowohl das kaufmännische Prinzip der Periodenabgrenzung als auch der öffentlich-rechtliche 
Grundsatz der Jährlichkeit zur Anwendung. Die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde sind daher in ihrer 
voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die 
Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan muss deshalb grundsätzlich auf den Zeitpunkt der wirtschaftli-
chen Verursachung abgestellt werden. Es muss zu erwarten sein, dass im Haushaltsjahr die wesentlichen Tatbe-
stände dafür eintreten werden, sodass Erträge realisiert und Aufwendungen entstehen werden. Der Zeitpunkt der 
Verursachung und der Zeitpunkt der Zurechnung sind aus dem haushaltswirtschaftlichen Handeln der Gemeinde 
zu betrachten und haushaltsmäßig einzuordnen. Beide Zeitpunkte fallen in vielen Fällen zusammen, können aber 
auch zeitlich auseinanderliegen. In solchen Fällen ist nach der Vorschrift der Zeitpunkt der Zurechnung für die 
Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen im gemeindlichen Haushaltsplan ausschlaggebend.  
 
Der haushaltsrechtliche Grundsatz der wirtschaftlichen Zurechnung wird oftmals auch als Prinzip der Perio-
denabgrenzung oder als Prinzip der wirtschaftlichen Zurechnung oder Ergebniswirksamkeit bezeichnet. Das bei 
der gemeindlichen Veranschlagung zu beachtende Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gebietet es, 
eine sorgfältige Ermittlung der im Haushaltsjahr voraussichtlich erzielbaren Erträge und der voraussichtlich ent-
stehenden Aufwendungen vorzunehmen. Außerdem ist das Gebot der Haushaltswahrkeit zu beachten. Die Ge-
meinde ist daher bei ihrer Haushaltsplanung verpflichtet, eine ordnungsgemäße Veranschlagung von Erträgen 
und Aufwendungen im Haushaltsplan unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze und der Haushaltsausgleichs-
verpflichtung vorzunehmen (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW).  
 
Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung muss zudem die Prognose der Gemeinde unter Berücksichti-
gung der örtlichen Gegebenheiten schlüssig und nachvollziehbar sein. Die Regelung, Erträge und Aufwendungen 
für das Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, verbietet es dabei der Gemein-
de grundsätzlich, aus einem Geschäftsvorfall erzielbare Erträge oder entstehende Aufwendungen auf unter-
schiedliche Haushaltsjahre aufzuteilen, wenn die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen ursächlich nur einem 
Haushaltsjahr zuzuordnen (zuzurechnen) sind. Die wirtschaftliche Zurechnung zu einem Haushaltsjahr erfordert 
dabei, dass die wesentlichen Voraussetzungen dafür im Haushaltsjahr vorliegen müssen. Die Gemeinde hat 
daher zu prüfen, ob unter Berücksichtigung ihres öffentlich-rechtlichen Handelns der Zeitpunkt der rechtlichen 
Verursachung auch die wirtschaftliche Zurechnung von Geschäftsvorfällen zum Haushaltsjahr auslöst, z. B. bei 
Leistungen und Ansprüchen, die nicht auf einem Austauschverhältnis beruhen.  
 
In Verbindung mit der Periodenabgrenzung ist es außerdem erforderlich, bei gemeindlichen Aufwendungen, die 
für einen Zeitraum abgerechnet werden, der nicht dem Haushaltsjahr entspricht, z. B. bei der Abrechnung von 
Bewirtschaftungskosten für ein gemeindliches Gebäude, eine haushaltsjahrbezogene Aufteilung bzw. Rech-
nungsabgrenzung vorzunehmen und ggf. im Rahmen des Jahresabschlusses in der Bilanz einen Rechnungsab-
grenzungsposten anzusetzen. Bei solchen Gegebenheiten hat die Gemeinde, die entstehenden Aufwendungen in 
dem Haushaltsjahr zu erfassen, dem diese aufgrund des Geschäftsvorfalls wirtschaftlich zuzurechnen sind, z. B. 
Verpflichtungen, aus denen Aufwendungen für die Bildung von gemeindlichen Rückstellungen entstehen. Ein 
Rückstellungsbestand über mehrere Haushaltsjahre mit jährlich weiteren Zuführungen steht der Zurechnung von 
Aufwendungen zum jeweils betroffenen Haushaltsjahr nicht entgegen, z. B. bei Pensionsrückstellungen.  
 
In den Fällen, in denen von der Gemeinde in späteren Jahren die gebildete Rückstellung wegen der dann zu 
leistenden Zahlungen in Anspruch genommen wird, stellen diese Zahlungen keine haushaltsmäßigen Aufwen-
dungen dar, die in der Ergebnisrechnung zu erfassen sind. Die von der Gemeinde zu erbringenden Leistungen 
sind dann nur über den Finanzplan bzw. die Finanzrechnung abzuwickeln, soweit die bilanzierte Rückstellung 
ausreichend bemessen worden ist. Diese Sachlage ist i.d.R. bei Pensionsrückstellungen auch gegeben, auch 
wenn diese in Höhe des abgezinsten Barwertes in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen sind.  



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 11 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1459 

 
In dem Umfang, in dem dann aber die von der Gemeinde zu leistenden Zahlungen über die Inanspruchnahme der 
zuvor gebildeten Rückstellungen hinausgehen, entstehen im späteren Zahlungszeitpunkt noch Aufwendungen für 
die Gemeinde. Solche Aufwendungen sind dann dem aktuellen Haushaltsjahr ergebniswirksam zuzurechnen, in 
dem die Fälligkeit der gemeindlichen Zahlungen liegt. In Einzelfällen kann die von der Gemeinde gebildete Rück-
stellung jedoch zu hoch bemessen worden sein, sodass der nicht benötigte Teil der Rückstellung als Ertrag in der 
Ergebnisrechnung zu erfassen ist, denn im Zeitpunkt der Erfüllung der Verpflichtung ist der Grund für die Bildung 
der Rückstellung entfallen.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Zurechnung nach Leistungsbescheiden): 
 
2.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Gemeinde hat ihre Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu ver-
anschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die jährliche Veranschlagung wird zudem dadurch be-
stimmt, dass die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen, die in einem Leistungsbescheid (Verwaltungsakt) 
festgesetzt werden, nach dem Erfüllungszeitpunkt zu veranschlagen sind. Diese Konkretisierung beschränkt sich 
darauf, dass solchen gemeindlichen Geschäftsvorfällen kein originäres gleichwertiges Lieferungs- und Leistungs-
verhältnis bzw. Austauschverhältnis mit einem Dritten zugrunde liegt. Für diese haushaltswirtschaftliche Zuord-
nung kommen daher nur „einseitige“ Leistungen in Betracht, z. B. Transfererträge und Transferaufwendungen der 
Gemeinde.  
 
Bei den Transferleistungen erhält die Gemeinde aufgrund eines Leistungsbescheides i.d.R. von einem Dritten 
eine Finanzleistung oder sie zieht einen Dritten zu einer Finanzleistung heran. Ein solcher Bescheid ermöglicht 
die Realisierung eines konkreten Ertrages oder verursacht einen konkreten Aufwand, denn er stellt nicht nur die 
Willensbildung der Gemeinde dar. Die Gemeinde soll daher nach der haushaltsrechtlichen Vorschrift die Konkre-
tisierung in Form eines Leistungsbescheides als Ausdruck ihres öffentlich-rechtlichen Handelns vornehmen und 
darin den Erfüllungszeitpunkt sowie den Zahlungstermin festsetzen. Ihr steht dabei im Rahmen ihrer Aufgabener-
füllung und ihrer Selbstverwaltung ein Gestaltungs- und Ermessenspielraum zu.  
 
Mit der Festlegung des Erfüllungszeitpunktes im Leistungsbescheid entstehen der konkrete gemeindliche An-
spruch oder die Verpflichtung in rechtlicher Hinsicht sowie die wirtschaftliche Verursachung als Zuordnung zum 
Haushaltsjahr. Der im Leistungsbescheid festgesetzte Erfüllungszeitpunkt muss daher der Zeitpunkt sein, zu dem 
die Verpflichtung eines Dritten gegenüber der Gemeinde entstanden ist oder entsteht. Der Zeitpunkt kann dabei 
sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft liegen. Erst in dem Haushaltsjahr, in dem der durch den 
Leistungsbescheid bestimmte Erfüllungszeitpunkt liegt, ist objektiv betrachtet das Ressourcenaufkommen oder 
der Ressourcenverbrauch der Gemeinde als entstanden anzusehen und entsprechend wirtschaftlich zuzurech-
nen. Die in einem gemeindlichen Bescheid getroffenen Festsetzungen wirken dabei wertbegründend.  
 
Die örtlichen Verhältnisse werden daher durch einen gemeindlichen Rechtsakt objektiviert, sodass dadurch eine 
verlässliche Bewertbarkeit willkürfrei eintritt. Eine solche Verfahrensweise ist auch wegen des Problems, dass ein 
möglicher Ertrag nicht zuverlässig in der Zeit vor dem Leistungsbescheid gemessen und nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zugeordnet werden kann, geboten. Sofern eine vergangenheitsbezogene Festsetzung durch 
einen Leistungsbescheid im Zeitraum der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses erfolgen soll, ist das 
gemeindliche Wertaufhellungsgebot zu beachten, denn dieses Gebot ist für Leistungsbescheide nicht ausge-
schlossen worden (vgl. § 32 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO NRW).  
 
Bei der Festsetzung einer Transferleistung für das laufende Haushaltsjahr ist der Erfüllungszeitpunkt regelmäßig 
mit dem Fälligkeitszeitpunkt identisch, z. B. wenn für einen Dritte der tatsächliche Zeitpunkt seiner Zahlungspflicht 
auf den Zeitpunkt seiner Steuerpflicht festgesetzt wird. Beide Zeitpunkte können aber auch zeitlich auseinander-
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liegen. Bei Festsetzungen der Gemeinde für die Zukunft können zudem verschiedene Haushaltsjahre betroffen 
sein. In den Fällen, in denen z. B. im Haushaltsjahr ein Leistungsbescheid über eine künftig zu erfüllende Pflicht 
ergeht, müssen die daraus erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen entsprechend dem festgesetz-
ten Erfüllungszeitpunkt dem jeweiligen künftigen Haushaltsjahr wirtschaftlich zugerechnet werden. 
 
Der jahresbezogene Erfüllungszeitpunkt ist auch maßgebend bei Ansprüchen und Verpflichtungen der Gemeinde, 
die haushaltsjahrübergreifend also mehrjährig bestehen. So sind z. B. bei Leistungszusagen der Gemeinde, die 
über das jeweilige Haushaltsjahr hinausgehen, die daraus erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen 
jeweils jedem neuen Haushaltsjahr anteilig zuzurechnen und nicht allein dem (ersten) Haushaltsjahr der erteilten 
Zusage. Entsprechend dürfen daher auch keine Rückstellungen aus solchen öffentlich-rechtlichen Zusagen bilan-
ziert werden, z. B. weil ein Kind einen Rechtsanspruch auf einen "Kindergartenplatz" hat. Es bedarf in solchen 
Fällen immer erst der tatsächlichen Verwirklichung des Anspruchs oder der Verpflichtung (nach dem Beispiel: 
durch das tatsächliche Erreichen des entsprechenden Lebensalters. 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass bei öffentlich-rechtlichen Transferleistungen auch dann noch 
kein konkreter Anspruch oder eine konkrete Verpflichtung der Gemeinde besteht, wenn allein ein Fachgesetz 
dafür besteht, z. B. die Steuergesetze oder die Sozialgesetze. Es bedarf immer einer sachgerechten Konkretisie-
rung bzw. Umsetzung durch die Gemeinde in Form eines Leistungsbescheides gegenüber Dritten, um haus-
haltsmäßig Erträge und Aufwendungen veranschlagen zu können. Dieser zwingend notwendige Handlungsschritt 
obliegt der Gemeinde im Rahmen der eigenverantwortlichen Ausführung ihrer Haushaltswirtschaft. Der hierbei für 
die Gemeinde mögliche Gestaltungsspielraum ist in der Sache und unter dem Gesichtspunkt des öffentlich-
rechtlichen Handelns der Gemeinde nicht so erheblich, dass dafür haushaltsrechtliche Beschränkungen oder 
Einschränkungen bestehen müssen. 
 
Das öffentlich-rechtliche Handeln der Gemeinden gebietet dabei insgesamt, dass die gemeindlichen Erträge und 
Aufwendungen, die aufgrund von Leistungsbescheiden entstehen zum Ressourcenaufkommen oder zum Res-
sourcenverbrauch der Gemeinde führen, gemeindeübergreifend nach der gleichen Art und Weise dem Haushalts-
jahr „wirtschaftlich“ zugeordnet werden. Der Ausgangspunkt für die wirtschaftliche Zuordnung ist die konkrete 
rechtliche Entstehung durch die Festsetzung des Erfüllungszeitpunktes in einem gemeindlichen Leistungsbe-
scheid als Ausdruck der Willenserklärung der Gemeinde. Auf die Bestandskraft bzw. Rechtskraft eines solchen 
gemeindlichen Bescheides sowie auf den darin festgesetzten Zahlungszeitpunkt kommt es dabei nicht an. 
 
 
2.2.2 Der Begriff „Leistungsbescheid“ 
 
Bei der Zuordnung von gemeindlichen Erträgen und Aufwendungen zum Haushaltsjahr wird u.a. auf den Begriff 
„Leistungsbescheid“ abgestellt, der durch die Festsetzung des Erfüllungszeitpunktes von Ansprüchen oder Ver-
pflichtungen der Gemeinde von wesentlicher Bedeutung für die gemeindliche Veranschlagung im Haushaltsplan 
ist. Durch die Bindung der gemeindlichen Verwaltung an den Haushaltsplan wirkt sich diese Zuordnung auch auf 
dessen Ausführung und damit auf die Ergebnisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft aus, die im gemeindli-
chen Jahresabschluss darzustellen und nachzuweisen sind. Der Begriff „Leistungsbescheid“ kann daher als eine 
Orientierung für die Gemeinde im Rahmen ihres haushaltswirtschaftlichen Handelns angesehen werden. Er muss 
dabei als verfahrensmäßiger Ausdruck für das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde gelten.  
 
Ein Leistungsbescheid wird regelmäßig in Form eines Verwaltungsaktes erlass und bezieht sich auf Finanzleis-
tungen. Durch einen solchen Bescheid werden einem Dritten entweder finanzielle Leistungen von der Gemeinde 
gewährt, z. B. Zuschüsse oder Leistungen zur sozialen Sicherung, oder er wird durch einen solchen Bescheid 
aufgefordert, gegenüber der Gemeinde eine Finanzleistung zu erbringen, z. B. die Gewerbesteuern oder Beiträge 
zu zahlen. Hinsichtlich seiner Anwendung muss der Begriff weit gefasst und verstanden werden, denn „einseitige“ 
Leistungen der Gemeinde werden nicht nur in Bescheidform als öffentlich-rechtlicher Verwaltungsakt, sondern 
auch durch privatrechtliche Vereinbarungen gewährt. Es darf daher nicht darauf ankommen, in welcher Form die 
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Gemeinde handelt, um ihre Ansprüche durchzusetzen oder Verpflichtungen. Der Begriff ist grundsätzlich mit 
„einseitigen“ Leistungen verbunden. Es könnten daher für die Anwendung nur gemeindliche Geschäftsvorfälle 
relevant sein, bei denen Erträge und Aufwendungen aus Transferleistungen entstehen.  
 
In dieser Hinsicht ist ebenfalls eine weite Auslegung geboten, denn vielfach werden den Transferleistungen be-
sondere Gegenleistungsverpflichtungen des Dritten als Leistungsempfängers gegenübergestellt. Aber auch der 
Gemeinde obliegen oftmals Gegenleistungsverpflichtungen gegenüber Dritten, wenn ihr z. B. Zuwendungen ge-
währt werden. Der Begriff muss deshalb hinsichtlich seiner Anwendung weit gefasst und verstanden werden, 
denn „einseitige“ Leistungen der Gemeinde werden nicht nur in Bescheidform als öffentlich-rechtlicher Verwal-
tungsakt, sondern auch durch privatrechtliche Vereinbarungen gewährt. Es darf daher nicht darauf ankommen, in 
welcher Form die Gemeinde handelt, um ihre Ansprüche durchzusetzen oder Verpflichtungen nachzukommen. 
Der Begriff ist grundsätzlich mit „einseitigen“ Leistungen verbunden. Es können daher für die Anwendung nur 
gemeindliche Geschäftsvorfälle relevant sein, bei denen gemeindliche Erträge und Aufwendungen aus Transfer-
leistungen entstehen.  
 
Bei der Abgrenzung und Anwendung des Begriffes „Leistungsbescheid“ muss daher darauf geachtet werden, 
dass der gemeindlichen Veranschlagung kein originäres Lieferungs- und Leistungsverhältnis bzw. Austauschver-
hältnis mit einem Dritten zugrunde gelegt wird. Es soll im Grundsatz aber keine geschäftliche Gleichwertigkeit 
bzw. identische Leistungswertigkeit zwischen den Vertragspartner bestehen. Eine solche vertretbare Abgrenzung 
ist insbesondere bei freiwilligen Leistungen geboten und lässt sich sachgerecht nur aus der gemeindlichen Auf-
gabenerfüllung ableiten. Sofern gesetzliche Ansprüche von Dritten gegenüber der Gemeinde oder von der Ge-
meinde gegenüber Dritten bestehen, bedarf es nicht in jedem Einzelfall einer aufgabenbezogenen Gegenleistung.  
 
 
2.2.3 Die Ertragszuordnung am Beispiel der Steuererhebung 
 
2.2.3.1 Die haushaltswirtschaftliche Zuordnung 
 
Eine Steuerpflicht entsteht i.d.R. wirtschaftlich in dem Jahr, für das aus Sicht des Festsetzenden eine Veranla-
gung vorgenommen wird, unabhängig davon, zu welchem späteren Zeitpunkt die Festsetzung der Steuerpflicht 
erfolgt. Für die Erhebung von Steuern definieren die einschlägigen Gesetze oder Satzungen abstrakte Tatbe-
stände, die einen Anspruch der Gemeinde begründen können sowie die Voraussetzungen des Entstehens. Sie 
regeln nicht die tatsächliche Verwirklichung, aufgrund derer eine Zurechnung zum Haushaltsjahr erfolgen kann.  
Die Verwirklichung in öffentlich-rechtlicher Form bedarf immer eines Heranziehungsbescheides durch die Ge-
meinde als Steuerberechtigte im Rahmen ihrer Steuererhebung. Die gemeindlichen Steuererträge sollen daher 
dem Haushaltsjahr, in dem auf Basis der Bemessungsgrundlage die Steuerpflicht durch einen gemeindlichen 
Heranziehungsbescheid festgesetzt bzw. realisiert wird, zugerechnet werden (Erfüllungszeitpunkt). Zu diesem 
Zeitpunkt werden die Steuererträge von der Gemeinde tatsächlich realisiert. 
 
Die haushaltswirtschaftliche Zuordnung von Steuererträgen nach dem im Leistungsbescheid festgesetzten Erfül-
lungszeitpunkt ist auch wegen der Notwendigkeit einer einheitlichen Handhabung sowie aus Gründen der Verein-
fachung sachgerecht. Sie folgt vorrangig dem Bestehen eines gemeindlichen Rechtsanspruchs und des wertbe-
gründenden Tatbestandes nicht ausschließlich dem Prinzip der möglichen wirtschaftlichen Verursachung. Außer-
dem ist diese haushaltsmäßige Zuordnung unter Berücksichtigung des gesetzlich bestimmten jährlichen Haus-
haltsausgleichs sowie des gemeindlichen Finanzausgleichs erforderlich, um möglichst vergleichbare Ausgangs-
verhältnisse bei den Gemeinden zu gewährleisten, z. B. für die Ermittlung der Steuerkraft. Die beschriebene 
haushaltswirtschaftliche Zuordnung von Steuererträgen trägt der periodenbezogenen Zuordnung im Sinne des 
NKF in ausreichendem Maße Rechnung. Das haushaltsmäßige Zuordnungsprinzip ist sowohl bei Festsetzungs-
bescheiden als auch bei Vorauszahlungsbescheiden der Gemeinde anzuwenden.  
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2.2.3.2 Die Ertragszuordnung bei Vorauszahlungsbescheiden 
 
Bei Vorauszahlungsbescheiden der Gemeinde ist die festgelegte Steuerzahlung zu den oder dem im gemeindli-
chen Leistungsbescheid enthaltenen Termin(en) des betreffenden Haushaltsjahres (Erfüllungszeitpunkt) ertrags-
wirksam zu vereinnahmen, denn erst zu diesem Zeitpunkt entstehen die Leistungspflicht und der wertbegründen-
de Tatbestand. Sofern sich die Festsetzung im gemeindlichen Bescheid und die Zahlungstermine das gleiche 
Haushaltsjahr betreffen, muss der Ertrag nicht unterjährig nach den Erfüllungszeitpunkten in Teilbeträge aufgeteilt 
und entsprechend ertragswirksam erfasst werden. Er kann vielmehr bereits im Zeitpunkt der Festsetzung voll-
ständig ergebniswirksam erfasst werden.  
 
In den Fällen, in denen von der Gemeinde ein Leistungsbescheid für die Zukunft mit Zahlungsterminen z. B. im 
folgenden Haushaltsjahr erlassen wird, muss der Ertrag dem Haushaltsjahr zugerechnet werden, in dem der 
Erfüllungszeitpunkt liegt. In diesen Fällen kommt für die haushaltsmäßige wirtschaftliche Zuordnung zu einem 
gemeindlichen Haushaltsjahr nicht der Zeitpunkt der Festsetzung durch den Leistungsbescheid in Betracht. 
 
 
2.2.3.3 Die Ertragszuordnung bei Festsetzungsbescheiden 
 
Bei Festsetzungsbescheiden der Gemeinde (auch Nachzahlungs- oder Rückforderungsbescheide) führt die end-
gültige Festsetzung dazu, dass eine Zuordnung i.d.R. zu dem Haushaltsjahr vorzunehmen ist, in dem der endgül-
tige Leistungsbescheid ergeht und der Erfüllungszeitpunkt liegt, denn erst zu diesem Zeitpunkt entstehen die 
Leistungspflicht und der wertbegründende Tatbestand im Sinne des Realisationsprinzips. In den Fällen, in denen 
mit dem Leistungsbescheid z. B. eine Nachzahlung gefordert wird, kann diese mit der Bekanntgabe des Beschei-
des unter Beachtung des Erfüllungszeitpunktes ertragswirksam gebucht werden.  
 
Diese Sachlage gilt entsprechend, wenn die Gemeinde aufgrund der vorgenommenen endgültigen Festsetzung in 
ihrem Leistungsbescheid einen Betrag zu erstatten hat und dazu den Erfüllungszeitpunkt bestimmt. Im Rahmen 
des Jahresabschlusses kann dabei aber auch das Wertaufhellungsgebot zu beachten sein, wenn die Leistungs-
bescheide der Gemeinde Festsetzungen für vergangene Jahre beinhalten und innerhalb der gesetzlichen Aufstel-
lungsfrist von der Gemeinde erlassen werden. 
 
 
2.2.3.4 Die Aufwandszuordnung am Beispiel der Transferleistungen 
 
Unter den Begriff „Transferleistungen“ fallen Leistungen der Gemeinde an Dritte, die von der Gemeinde gewährt 
werden, ohne dass die Gemeinde dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen 
i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Unter diese gemeindliche Leis-
tungsform fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozialtransferaufwendungen). z. B. 
Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsopfer und ähn-
liche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber. Derartige gemeindliche Leistungen werden von der 
Gemeinde i.d.R. aufgrund eines gemeindlichen Leistungsbescheides gewährt bzw. erfüllt.  
 
In diesen Fällen ist der Erfüllungszeitpunkt für die Zuordnung der gewährten Transferleistungen zum Haushalts-
jahr maßgebend, denn erst zu diesem Zeitpunkt entstehen die Leistungspflicht und der wertbegründende Tatbe-
stand im Sinne des Realisationsprinzips. Diese haushaltswirtschaftliche Zuordnung folgt dem Bestehen eines 
Verwaltungsaktes und dem darin festgesetzten Erfüllungzeitpunkt. Sie folgt nicht dem Prinzip der möglicherweise 
davorliegenden ungewissen „wirtschaftlichen Verursachung“ durch Dritte, über die bei der Gemeinde erst später 
die Kenntnisse vorliegen. Die Bindung des Transferaufwandes an das Vorliegen eines Leistungsbescheides als 
wertbegründenden Tatbestand gebietet zudem das öffentlich-rechtliche Handeln der Gemeinde. Sie trägt auch 
der notwendigen haushaltswirtschaftlichen Zuordnung im Sinne des NKF in ausreichendem Maße Rechnung.  
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2.2.4 Die Wertaufhellung bei Leistungsbescheiden 
 
Die Gemeinde hat bei der Aufstellung ihres Jahresabschlusses alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis 
zum Abschlussstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschluss-
stichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind (vgl. § 32 Absatz 1 Num-
mer 3 GemHVO NRW). Diese allgemeine haushaltsrechtliche Vorgabe wird durch die Regelung, dass in den 
Fällen, in denen von der Gemeinde Erträge und Aufwendungen in einem Leistungsbescheid festgesetzt werden, 
die Veranschlagung nach dem Erfüllungszeitpunkt vorzunehmen ist, nicht eingeschränkt.  
 
Im gemeindlichen Jahresabschluss ist daher auch für diese Fälle das Wertaufhellungsgebot zu beachten und 
anzuwenden. Neue Informationen zu Erträgen und Aufwendungen, die durch einen Leistungsbescheid festzuset-
zen sind, müssen dabei sachgerecht von der Gemeinde berücksichtigt werden. Diese Sachlage betrifft die Fest-
setzung von Leistungsbescheiden der Gemeinde, die im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Haus-
haltsjahres und dem gesetzlich bestimmten letzten Tag der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses für 
das abgelaufene Haushaltsjahr (31. März des Folgejahres) der Gemeinde bekannt werden und sich dabei auf 
Gegebenheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr beziehen (wertaufhellende Informationen).  
 
Die Anwendung des Wertaufhellungsprinzips muss zudem in dieser Zeit von der Gemeinde für jeden davon be-
troffenen Sachverhalt geprüft und dokumentiert werden. Die Ergebnisse können dazu führen, dass bei gemeindli-
chen Leistungsbescheiden, die in der Zeit der der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses erlassen 
werden, der Erfüllungszeitpunkt im abgelaufenen Haushaltsjahr liegt und ggf. der 31. Dezember als Abschluss-
stichtag ist. Eine solche Festlegung bedeutet dabei nicht, dass damit ein identischer Zahlungszeitpunkt bestehen 
muss, denn nach einem abgelaufenen Haushaltsjahr eingehende Zahlungen können wegen des Kassenwirksam-
keitsprinzips nicht mehr dem Haushaltsjahr zugerechnet werden, dem gemeindliche Erträge und Aufwendungen 
noch wirtschaftlich zugerechnet werden können. 
 
 
2.3 Zu Satz 3 (Ermittlung der Haushaltspositionen): 
 
Die Vorschrift sieht für die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe als 
anzuwendende Methoden die Errechnung (soweit sie nicht errechenbar sind) und die Schätzung (sorgfältig zu 
schätzen) vor. Dabei soll die Gemeinde alle Möglichkeiten ausschöpfen, um zu wirklichkeitsnahen Haushaltser-
mächtigungen zu kommen. Die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen der Gemeinde im neuen Haushalts-
jahr sind daher stets zu errechnen, wenn dies möglich ist, um möglichst zu einer genauen und zutreffenden Er-
mächtigung im gemeindlichen Haushaltsplan zu kommen.  
 
In den Fällen, in denen die Errechnung der Erträge und Aufwendungen durch die Gemeinde nicht möglich ist, 
kann auch eine Schätzung der Erträge und Aufwendungen durch die Gemeinde in Betracht kommen. Wie bei der 
Errechnung hat die Gemeinde auch bei der Schätzung die notwendige Sorgfalt anzuwenden. Es soll vermieden 
werden, dass die im gemeindlichen Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen nicht ausreichen, um den im 
Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft entstehenden Bedarf zu decken. Es soll deshalb 
auch für die Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan auch keine vergangenheitsbezogene „Hochrech-
nung“ oder ggf. eine Ermittlung nur aufgrund einzelner Geschäftsvorfälle zur Anwendung kommen. Außerdem ist 
die Entscheidung über die zu veranschlagenden Beträge zu dokumentieren.  
 
In Abhängigkeit von den örtlichen Verhältnissen wird es vielfach unvermeidbar sein, dass sich im Rahmen der 
Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und damit auch im späteren Jahresabschluss Abweichungen 
von der Haushaltsplanung ergeben. Eine sorgfältige Schätzung soll daher dazu beitragen, die Unterschiede zwi-
schen den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen und den jeweiligen Ist-Werten möglichst gering zu halten. Au-
ßerdem sollen die jährlichen Orientierungsdaten des Innenministeriums Anhaltspunkte für die Ermittlung der vo-
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raussichtlichen Erträge und Aufwendungen der Gemeinde im neuen Haushaltsjahr der Gemeinde bieten. Sie 
stellen Durchschnittswerte für den Bereich des Landes dar und unterstützen dadurch die individuelle gemeindli-
che Ergebnis- und Finanzplanung (vgl. § 6 Absatz 2 GemHVO NRW). Es bleibt Aufgabe jeder einzelnen Gemein-
de, anhand dieser Empfehlungen und unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Besonderheiten ihre 
voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen zu ermitteln. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Liquiditätsänderungsprinzips für Einzahlungen und Auszahlungen): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Veranschlagung von Einzahlungen und Auszahlungen): 
 
3.1.1 Die Anwendung des Liquiditätsänderungsprinzips 
 
Bei den Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde findet auch im NKF das Kassenwirksamkeitsprinzip 
Anwendung, das jedoch wegen der gemeindlichen Kredite für die Liquiditätssicherung oftmals auch als „Liquidi-
tätsänderungsprinzip“ bezeichnet wird. Die Anwendung des Prinzips erfordert, dass unter den Haushaltspositio-
nen im Finanzplan nur Beträge in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden 
Zahlungen ausgewiesen werden dürfen, die dadurch eine Änderung der Liquidität der Gemeinde bewirken.  
 
Diese Beträge sind unter Beachtung des Gebots der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sorgfältig zu ermitteln. Es 
ist dabei nicht zulässig, die artenbezogenen Beträge im gemeindlichen Ergebnisplan betragsgleich und ungeprüft 
in den gemeindlichen Finanzplan zu übernehmen, denn eine solche Vorgehensweise schränkt die Aussagekraft 
des gemeindlichen Haushalts erheblich ein. Es muss daher dokumentiert werden, dass die Beträge im gemeindli-
chen Finanzplan nicht nach dem Prinzip der Periodenabgrenzung, sondern nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip 
ermittelt oder geschätzt und veranschlagt worden sind. 
 
 
3.1.2 Keine Anwendung des Erfüllungsprinzips 
 
Bei der Veranschlagung von Einzahlungen und Auszahlungen im gemeindlichen Finanzplan findet nicht das Erfül-
lungsprinzip Anwendung. Bei den gemeindlichen Geschäftsvorfällen kann sich gleichwohl der Zeitpunkt der Zah-
lungsverpflichtung des Dritten bzw. seine Einzahlung bei der Gemeinde oder die Leistung einer Auszahlung durch 
die Gemeinde mit dem Erfüllungszeitpunkt decken. Von der Gemeinde sind daher die Einzahlungen nicht im 
gemeindlichen Finanzplan zu veranschlagen, wenn sich bei der Aufstellung des örtlichen Haushaltsplans der 
Gemeinde übersehen lässt, dass diese Zahlungen bis zum Ende des zu planenden Haushaltsjahres nicht kas-
senmäßig eingehen werden, obwohl die damit zusammenhängenden Ansprüche der Gemeinde durch einen 
Dritten in diesem Zeitraum zu erfüllen bzw. fällig sind.  
 
Diese Sachlage kann auch bei gemeindlichen Auszahlungen bestehen, die bei denen der Erfüllungszeitpunkt für 
die gemeindlichen Ansprüche verstrichen ist und die trotz vorliegender Fälligkeit noch nicht von einem Dritten an 
die Gemeinde geleistet worden sind. Andererseits sind aber künftige Einzahlungen im gemeindlichen Finanzplan 
des Haushaltsjahres zu veranschlagen, mit deren Eingang bei der Gemeinde, trotz einer Erfüllungspflicht in ei-
nem anderen Haushaltsjahr, zu rechnen ist. Solche Gegebenheiten können i.d.R. nicht bei gemeindlichen Aus-
zahlungen bestehen, die von der Gemeinde zu leisten sind, denn die Gemeinde darf ihre Auszahlungen erst zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit leisten.  
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Verweis auf Absatz 2 der Vorschrift): 
 
Der ausdrückliche Verweis auf den Absatz 2 Satz 2 der Vorschrift hat zur Folge, dass auch die zu veranschla-
genden Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde, soweit sie nicht errechenbar sind, sorgfältig zu schätzen 
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sind. Auch für die Einzahlungen und Auszahlungen soll die Gemeinde alle Möglichkeiten ausschöpfen, um zu 
wirklichkeitsnahen Haushaltsermächtigungen zu kommen. Erst wenn die Errechnung nicht möglich ist, tritt an ihre 
Stelle die Schätzung. Kommt diese zur Anwendung, hat die Gemeinde die notwendige Sorgfalt anzuwenden, um 
zu vermeiden, dass die im gemeindlichen Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen nicht ausreichen, um den 
im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft entstehenden Bedarf zu decken. Es dürfte in 
vielen Fällen fast unvermeidbar sein, dass sich durch den Haushaltsvollzug Abweichungen von den durch Schät-
zungen ermittelten gemeindlichen Haushaltspositionen ergeben. Eine sorgfältige Schätzung der Gemeinde soll 
daher dazu beitragen, die Unterschiede zwischen dem Plan und der Rechnung im späteren Jahresabschluss 
möglichst gering zu halten.  
 
Die jährlichen Orientierungsdaten des Innenministeriums sollen daher auch zu einer sorgfältigen Schätzung der 
Gemeinde beitragen. Sie sollen daher Anhaltspunkte für die Ermittlung der voraussichtlichen Einzahlungen und 
Auszahlungen im Haushaltsjahr durch die Gemeinde bieten. Sie stellen jedoch Durchschnittswerte für den Be-
reich des gesamten Landes dar. Gleichwohl kann dadurch die individuelle gemeindliche Ergebnis- und Finanz-
planung vor Ort unterstützt werden. Es bleibt aber Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde, anhand dieser Empfeh-
lungen des Innenministeriums und unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Besonderheiten die 
zutreffenden bzw. erforderlichen Beträge für die voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen der Gemein-
de im Haushaltsjahr zu ermitteln (vgl. § 6 Absatz 2 GemHVO NRW). 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 12 
Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung 

 
1Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren 
Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur 
Zielerreichung bestimmt werden. 2Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, 
Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.  

 
 

Erläuterungen zu § 12: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Der Einsatz neuer Steuerungsinstrumente 
 
Die politische Steuerung in den Gemeinden hat sich durch die Einführung und Anwendung des Neuen Kommuna-
len Finanzmanagements grundlegend geändert. Sie ist über die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel für 
die gemeindliche Aufgabenerfüllung im Rahmen der Haushaltsplanung (Geldverbrauchskonzept) zum Steuern 
über die Ressourcen sowie über Ziele und Leistungskennzahlen weiterentwickelt worden (Ressourcenver-
brauchskonzept). Die Änderung zeigt sich in der Haushaltsplanung und Haushaltsausführung sowie im Jahresab-
schluss der Gemeinde. 
 
Nach Ablauf des Haushaltsjahres sind das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch nachzuweisen. 
Dabei sind die gemeindlichen Leistungen bzw. ist die Zielerreichung mithilfe von Leistungskennzahlen zu mes-
sen. Eine Steuerung der Gemeinde, die auch die Kultur des Verwaltungshandelns berücksichtigt und sich ggf. 
entsprechend anpasst, bedarf regelmäßig mehrerer Kernelemente, die es örtlich auszufüllen und umzusetzen 
sowie extern und intern zu kommunizieren gilt (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Kernelemente der gemeindlichen Steuerung 

 
 
- Klare Verantwortungsabgrenzung zwischen dem Rat der Gemeinde und der gemeindlichen Verwaltung 
 
 
- Steuerung und Führung durch Leistungsabsprachen mit Vereinbarungen (Kontrakte) 
 
 
- Produktorientierung mit Outputsteuerung  
 
 
- Zielvereinbarungen mit Benennung konkreter messbarer Ziele 
 
 
- Dezentrale Ressourcenverantwortung mit Budgetbildung 
 
 
- Controlling sowie Kosten- und Leistungsrechnung 
 

Abbildung 347 „Die Kernelemente der gemeindlichen Steuerung“ 
 
Eine solche Steuerung der Gemeinde erfordert sowohl neues Wissen bei allen Verantwortlichen im Rat und in der 
Verwaltung der Gemeinde als auch ein stärkeres Miteinander, nicht nur im Rahmen der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft. Für die Festlegung und den Einsatz neuer Steuerungsinstrumente vor Ort bedarf es dabei der 
Entwicklung eines zukunftsorientierten Bildes der Gemeinde mit wenigen qualitativ hochwertigen Leitorientierun-
gen sowie einer entsprechenden Kommunikation in der gemeindlichen Verwaltung. Aus diesen Kernaussagen als 
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Grundlagen für die zukunftsorientierte Ausrichtung der Gemeinde soll ein leistungs- und wirkungsorientiertes 
Handeln der Gemeinde mit klaren und transparenten Zielen sowie einer Messung der Zielerreichung unter Be-
rücksichtigung der Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft festgelegt werden. 
 
 
2. Die Rechte der gemeindlichen Organe 
 
Die Rechte des Rates und des Bürgermeisters als gemeindliche Organe sind im Rahmen der Reform des Ge-
meindehaushaltsrechts unangetastet geblieben. Es bedarf aber örtlich ggf. einer stärkeren Zusammenarbeit von 
Rat und Verwaltung der Gemeinde, um unter Berücksichtigung des NKF und der Steuerung über Ressourcen 
eine klare Rollen- und Verantwortungsabgrenzung im Miteinander zu erreichen. Der Rat der Gemeinde kann 
dabei vielfach als „Auftraggeber“ gegenüber der gemeindlichen Verwaltung bezeichnet werden, der strategische 
Ziele setzt und den haushaltswirtschaftlichen Rahmen dazu festlegt. Gleichzeitig soll er aber auch die Umsetzung 
seiner Vorgaben mit der gemeindlichen Verwaltung verbindlich vereinbaren sowie die Erfüllung seines Auftrages 
mithilfe geeigneter Instrumente kontrollieren.  
 
Bei dieser Funktion des Rates der Gemeinde ist es sachlich geboten, dass der Rat auf eine Detailsteuerung in 
haushaltswirtschaftlicher Hinsicht verzichtet und durch klare Ziel- und Leistungsvorgaben ergebnis- und wir-
kungsorientiert steuert. In der gemeindlichen Verwaltung sollte es dabei über die Produktorientierung zu einer 
eindeutigen und verursachungsgerechten Zuordnung von Verantwortlichkeiten kommen und auch die gemeindli-
che Haushaltsplanung sowie die Haushaltsausführung darauf ausgerichtet werden. Eine solche Handhabung 
beinhaltet auch die Einbeziehung der Öffentlichkeit in den Ablauf des jährlichen Haushaltskreislaufes. Nach Ab-
lauf des Haushaltsjahres gilt es dann, nicht nur die Leistungsergebnisse, sondern auch die Wirkungen der vom 
Rat der Gemeinde getroffenen Entscheidungen und deren Umsetzung durch die gemeindliche Verwaltung trans-
parent und nachvollziehbar zu machen.  
 
 
3. Ziele und Zielerreichung 
 
3.1 Gemeindliche Steuerung und Zielstruktur 
 
Im Rahmen der Neuausrichtung der örtlichen Steuerung gilt es, die politisch festgelegten Standards und Ziele 
sowie Ressourcen für die Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde erkennbar und damit 
die Generationengerechtigkeit sichtbar sowie die Erfüllung der produktorientierten Aufgaben mit den dafür erfor-
derlichen Finanzmitteln nachvollziehbar zu machen. Diese Ansätze für eine Verbesserung der örtlichen Steue-
rung können jedoch in Einzelfällen dazu führen, dass es auch einer Neuausrichtung des Verhältnisses von Rat 
und gemeindlicher Verwaltung bedarf. Die Gemeinde sollte sich daher ein zukunftsorientiertes Profil geben.  
 
Aus solchen örtlichen Visionen und Leitlinien (Leitbildern) lassen sich strategische und operative Ziele bestim-
men, die eine Leitorientierung für die gemeindliche Haushaltswirtschaft in der Gemeinde entfalten können und 
sollen. Dadurch lassen sich die Steuerung und die Finanzen der Gemeinde unter Beachtung der Haushaltsgrund-
sätze miteinander verknüpfen, z. B. in § 75 GO NRW. Der Gemeinde stehen dabei verschiedenen Handlungs-
möglichkeiten offen, unter denen sie eine Auswahl zu treffen hat, um die angestrebten zukünftigen Verhältnisse 
zu erreichen. Insgesamt gesehen sollte ein örtlich gestaltetes und handhabbares Zielsystem entstehen, in dem 
durch quantitative Sollgrößen wünschenswerte Zustände beschrieben werden, die in einem von der Gemeinde zu 
bestimmenden Zeitraum erreicht werden sollen (vgl. Abbildung).  



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 12 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1468 

 
 

Gemeindliche Steuerung und Zielstruktur 
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Abbildung 348 „Gemeindliche Steuerungsfelder“ 
 
Die Bürgerinnen und Bürger sind als Öffentlichkeit bzw. als Adressaten des gemeindlichen Handelns in die örtli-
chen Arbeiten der Gemeinde zur Zielbestimmung einzubeziehen, denn sie sollen das Handeln des Rates und der 
Verwaltung der Gemeinde begleiten und unterstützen. Es muss daher eine Verknüpfung zwischen den Leitlinien 
(Leitorientierung), den örtlichen strategischen und operativen Zielen und den daraus abgeleiteten Handlungen 
sowie deren Überprüfung (Messen der Zielerreichung und Umsetzbarkeit) bestehen bzw. geschaffen werden. 
Diese Gegebenheiten ermöglichen u.a. die notwendig werdenden Anpassungen und Weiterentwicklungen der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft vor Ort. 
 
Auf der Grundlage, dass der jährliche Gesamtabschluss die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des 
Kernbereichs der Gemeinde zusammen mit der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der in den gemeindlichen 
Gesamtabschluss einbezogenen Betriebe so darzustellen hat, als wäre die Gemeinde zusammen mit ihren Un-
ternehmen eine einzige wirtschaftliche Einheit, wird dieser für die Gemeinde zu einem Instrument der Steuerung 
und Kontrolle aus der gemeindlichen Gesamtsicht. An den Gesamtabschluss der Gemeinde werden unter Einbe-
ziehung des Grundsatzes der gemeindlichen Einheit i.d.R. keine höheren Anforderungen als an den einzelnen 
Jahresabschluss gestellt. Diese Gegebenheiten ermöglichen ein Controlling der Geschäftsbereiche der gemeind-
lichen „Wirtschaftseinheiten“ über die Grenzen der Kernverwaltung der Gemeinde hinweg. Die gemeindlichen 
Leistungen gewinnen durch den Gesamtabschluss der Gemeinde an erheblicher Bedeutung.  
 
 
3.2 Gemeindliche Ziele und Budgetierung 
 
Das NKF beinhaltet neben dem Ressourcenverbrauchskonzept auch die dezentrale Ressourcenverantwortung 
und eine flexible Haushaltsbewirtschaftung für die Gemeinden. Die Vorschrift des § 21 GemHVO NRW erkennt 
dazu die Budgets als Bewirtschaftungsinstrument für die gemeindliche Verwaltung an. Unter Budgetierung wird 
verstanden, den Fachbereichen oder Ämtern in der gemeindlichen Verwaltung bestimmte Ressourcen zur eigen-
verantwortlichen Bewirtschaftung zu übertragen. Dieses Verständnis von Budgetierung ist gekoppelt an Organisa-
tionseinheiten mit eindeutiger Festlegung von Verantwortlichkeiten. Das Haushaltsrecht stellt dazu Instrumente 
zur Verfügung, die eine flexible Bildung und Bewirtschaftung von Budgets in der Gemeinde ermöglichen.  
 
Die Festlegung der gemeindlichen Budgets erfordert dabei die Bildung von örtlichen Zielen und Leistungskenn-
zahlen und soll an der Produktorientierung im gemeindlichen Haushalt ausgerichtet werden. Die Ziele und Kenn-
zahlen, die zur Grundlage der örtlichen Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen 
Haushalts gemacht und zwischen dem Rat und der gemeindlichen Verwaltung abgestimmt werden, müssen dazu 
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in eine Zielhierarchie eingebunden sein. Eine solche Hierarchie muss bis in die Teilpläne als unterste Ebene der 
örtlichen Gliederung des Haushaltsplans hineinreichen, insbesondere dann, wenn von der Gemeinde auf dieser 
Ebene die Budgets gebildet werden. Nur so werden auch die Budgets dem Gedanken einer kompetenten und 
ressourcenverbrauchsorientierten Verwaltungsteuerung und dezentralen Ressourcenverantwortung unter einer 
wirkungs- und leistungsorientierten Betrachtung sowie haushaltsmäßigen Produktorientierung gerecht.  
 
 
3.3 Gemeindliche Ziele und Nachhaltigkeit 
 
Das NKF beinhaltet, dass auch die Nachhaltigkeit des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde, bei 
dem das gemeindliche Jahresergebnis als „Erfolg des gemeindlichen Handelns“ mit Inhalten des gemeindlichen 
Leitbildes, z. B. Sicherung der sozialen Gerechtigkeit und der ökologischen Verträglichkeit abzuwägen bzw. in 
einen Ausgleich zu bringen ist, in die örtliche Zielbestimmung einzubeziehen ist. Bereits aufgrund der gesetzli-
chen Festlegung der Einhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit bzw. der Sicherung der stetigen Aufgabenerfül-
lung als Haushaltsgrundsatz sowie des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit kommt bei der Festle-
gung der gemeindlichen Ziele der Nachhaltigkeit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft eine hohe Bedeutung zu 
(vgl. §1 Absatz 1 Satz 3 und § 75 Absatz 1 GO NRW). Die Gemeinde trägt eine hohe gesellschaftliche Verant-
wortung für unterschiedliche Zielgruppen, deren Interessen am nachhaltigen wirtschaftlichen Handeln der Ge-
meinde sowie dessen Messung ausreichend zu berücksichtigen sind.  
 
Im Rahmen der Festlegung der Zielerreichung muss auch der Messung des Ressourceneinsatzes und des Res-
sourcenverbrauchs hinsichtlich dessen nachhaltiger zukunftsbezogener Wirkungen eine ausreichende Beachtung 
geschenkt werden. Die Nachhaltigkeit muss dabei anhand von Nachhaltigkeitszielen der Gemeinde bei denen die 
Art und Weise von sozialen, ökologischen und ökonomischen Wirkungen zu berücksichtigen sind, aus dem haus-
haltsmäßigen Handeln der Gemeinde heraus entstehen. Die Gemeinde muss daher hinsichtlich der Nachhaltig-
keit ihre Haushaltsplanung und ihre Zielsetzungen grundsätzlich überprüfen sowie ihr Verwaltungshandeln mit 
konkreten Inhalten füllen.  
 
Durch die Einbindung der Nachhaltigkeit in die gemeindliche Zielbestimmung kann zudem ein Gesamtzusam-
menhang mit anderen zweck- und adressatenbezogenen Festlegungen des haushaltswirtschaftlichen Handelns 
der Gemeinde hergestellt werden, wobei sowohl positive als auch negative Auswirkungen des gesamten haus-
haltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde unter Berücksichtigung der Informationsinteressen offen gelegt 
werden sollten. Die Möglichkeiten für ein Gesamtbild sind aber nur sachgerecht umsetzbar, wenn zuvor auch das 
Informationsbedürfnis der Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ermittelt wurden.  
 
 
4. Die Leistungskennzahlen 
 
Die Gemeinde soll für ihre Aufgabenerfüllung nicht nur produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des ein-
setzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festlegen, sondern auch 
Leistungskennzahlen zur Messung der Zielerreichung bestimmen und neben den Zielen ihre Leistungskennzah-
len zur Grundlage der Gestaltung der Haushaltsplanung, der örtlichen Steuerung und der Erfolgskontrolle des 
jährlichen Haushalts machen. Mit den örtlichen Leistungskennzahlen sollen haushaltswirtschaftliche Sachverhal-
te, die quantitativ messbar sind, durch Verhältniszahlen in Kurzform dargestellt werden. Dadurch werden wichtige 
Erkenntnisse transparent gemacht und verständlich aufgezeigt.  
 
Es werden jedoch keine Lösungen für nicht optimale Verhältnisse geboten, sondern die Ursachenanalyse und die 
Entwicklung von Gegenmaßnahmen bleiben der Gemeinde überlassen. Sie kann dazu aber die Analyse der 
Leistungskennzahlen als Ausgangsgrundlage nutzen. Wichtig für die Analyse ist dabei, dass einzelne Leistungs-
kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden dürfen, sondern nur alle zu einem Produkt oder einer Produktgruppe 
festgelegten Leistungskennzahlen bieten zusammen ein zutreffendes Bild über das haushaltswirtschaftliche Han-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 12 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1470 

deln der Gemeinde und die daraus entstandenen Ergebnisse. Bei der Festlegung der gemeindlichen Leistungs-
kennzahlen sind die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gleichzeitig auch die Adressaten einer 
Kennzahlenanalyse. Je nach dem Informationsinteresse des einzelnen Adressaten beurteilt dieser die gemeindli-
che Haushaltswirtschaft aus seinem individuellen Blickwinkel, sodass sich aus den sehr unterschiedlichen Beur-
teilungen durch die einzelnen Adressaten ggf. erheblich voneinander abweichende Anforderungen und Wünsche 
an die gemeindliche Haushaltswirtschaft ergeben können. Deshalb gilt es, möglichst auch die Wirkungen aus 
dem haushaltswirtschaftlichen Handeln der Gemeinde zu erfassen. 
 
In solchen Fällen besteht z. B. seitens des Rates der Gemeinde ein Bedarf an strategischen Steuerungsinforma-
tionen, beim Verwaltungsvorstand ein Bedarf an operativen Steuerungsinformationen, bei Kreditgebern ein Be-
darf an Daten für ihre Bonitätsprüfung und bei den Einwohnern und Abgabepflichtigen ein Bedarf an Transparenz 
über die Wirkungen des haushaltswirtschaftlichen Handels der Gemeinde. Ein solcher breitgefächerter Informati-
onsbedarf erfordert daher auch bedarfsgerechte Leistungskennzahlen, wobei nicht für jeden Adressaten eigene 
Kennzahlen bzw. ein eigenes Kennzahlenset entwickelt werden muss. Die Leistungskennzahlen müssen nur 
zweckbezogen ausgerichtet sein. 
 
Die Nutzung von Leistungskennzahlen in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erfordert auch, sich einen Über-
blick über deren Zwecke und inhaltliche Gestaltung sowie die eingesetzten Wertgrößen zu verschaffen, um die 
dadurch verdichteten gemeindlichen Sachverhalte interpretieren zu können. Dazu gehören auch ausreichende 
Kenntnisse über die Grundlagen der Bildung und des Einsatzes von Leistungskennzahlen. Es bedarf deshalb 
vielfältiger Informationen zu den einzelnen Leistungskennzahlen der Gemeinde, z.B. über die Definition und Be-
rechnungsformel einschließlich der verwendeten Wertgrößen, ggf. einer Interpretationshilfe, durch die geklärt 
werden kann, was ein hoher oder ein niedriger Kennzahlenwert bedeutet, welche Wirkungen daraus entstehen 
und welche Schlüsse daraus gezogen werden können.  
 
Es bedarf deshalb nicht nur besonderer Informationen über die örtlichen Einflussfaktoren auf die gemeindlichen 
Leistungskennzahlen, sondern es muss bei diesen Kennzahlen auch berücksichtigt werden, dass die einzelnen 
Leistungskennzahlen nicht getrennt nebeneinanderstehen, sondern miteinander verwoben sind. Dabei können 
durchaus auch gegenseitige Abhängigkeiten bestehen, sodass im Rahmen einer Analyse die Leistungskennzah-
len nicht einzeln für sich allein betrachtet werden dürfen, sondern mit anderen Werten verglichen werden müssen. 
Für den Vergleich eignen sich z.B. Durchschnittswerte, Minimalwerte und Maximalwerte, aber auch systemimma-
nente Zielwerte. Welche örtlichen Leistungskennzahlen letztlich bei den gemeindlichen Produkten oder Produkt-
gruppen zum Einsatz kommen sollen, hat die Gemeinde eigenverantwortlich zu entscheiden und hängt insbeson-
dere von den von ihr festgelegten Zielsetzungen bezogen auf ihre Aufgabenerfüllung und das haushaltswirt-
schaftliche Handeln im Haushaltsjahr ab.  
 
 
5. Die strategische Steuerung 
 
Die Gemeinde soll ihre Haushaltswirtschaft nicht mehr nur nach den eingesetzten Finanzmitteln, Sachmitteln und 
dem Personaleinsatz verwalten (Input), sondern vor allem nach den zu erbringenden gemeindlichen Leistungen 
steuern (Output). Diese neue Steuerung hat dabei unter Einbeziehung des Ressourcenaufkommens und des 
Ressourcenverbrauchs der Gemeinde zu erfolgen (Ressourcenorientierung). Sie erfordert nicht nur eine sachge-
rechte fachliche Ausführung der gemeindlichen Aufgaben. Der Rat der Gemeinde hat durch Zielsetzungen in 
seinen Politikfeldern einen Rahmen und dessen Inhalte zu bestimmen. Der Haushalt der Gemeinde bleibt dabei 
das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der gemeindlichen Verwaltung.  
 
Die gemeindliche Steuerung erfordert jedoch, dass in der Gemeinde auch verstärkt betriebswirtschaftliche In-
strumente und Methoden zur Anwendung kommen, z. B. die Produktorientierung, die Budgetierung, Leistungs-
kennzahlen und Controlling, die Umsetzung der Ressourcenorientierung durch die Rechengrößen „Ertrag“ und 
„Aufwand“, das System der doppelten Buchführung, die Kosten- und Leistungsrechnung u.a. Diese Reformansät-
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ze bedingen dabei nicht, dass die Gesamtverantwortung des Bürgermeisters für die Gemeinde und die besonde-
re Finanzverantwortung des Kämmerers entbehrlich werden und die Entscheidungskompetenz des Rates redu-
ziert werden könnte. Im Zusammenspiel der Verantwortlichen für die örtliche Steuerung benötigt der Rat der Ge-
meinde geeignete Informationen mit den örtlich wichtigen Daten zur produktorientierten Aufgabenerledigung und 
mit belastbaren Daten über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen sowie über Einzahlungen 
und Auszahlungen.  
 
Es gilt dabei unter Berücksichtigung der festgelegten Ziele und Leistungskennzahlen eine sachgerechte Verknüp-
fung zu erreichen und die notwendigen Messgrößen zur Messung der Zielerreichung zu bestimmen. Im Zusam-
menhang mit der Haushaltssteuerung durch den Rat kann der NKF-Produktrahmen als vorrangiges verwaltungs-
mäßiges Instrument auch als grundlegende Gliederung für die politische Gestaltung im Sinne der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung genutzt werden. Die haushaltswirtschaftliche Produktorientierung soll durch das nachfolgende 
Schema aufgezeigt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen 
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Abbildung 349 „Die Politikfelder nach dem NKF-Produktrahmen“ 
 
Im Gleichklang mit der haushaltsmäßigen Produktorientierung lassen sich die Produktfelder und Produktbereiche 
als erste Stufen der gemeindlichen Produktorientierung ohne Einschränkungen und inhaltliche Veränderungen in 
Politikfelder und Politikbereiche überführen. Von den sechs Politikfeldern bzw. Produktfeldern geben fünf Felder 
die gemeindliche Aufgabenerfüllung wieder, die vor Ort auf vielfältige Art und Weise und in unterschiedlichen 
Organisationsformen durchgeführt wird. Das Politikfeld „Zentrale Finanzleistungen“ stellt dabei vorrangig einen 
internen Hauptbereich dar.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Satz 1 (Festlegung von Zielen und Leistungskennzahlen): 
 
1.1 Die gemeindliche Aufgabenerfüllung  
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern dient stets der „Sicherung der Aufgabenerfül-
lung“. Diese Zweckbestimmung ist umfassend und deshalb als tragender Haushaltsgrundsatz für die gemeindli-
che Haushaltswirtschaft sowohl für das laufende als auch für künftige Haushaltsjahre anzusehen. Als Anknüp-
fungspunkt für die Aufgabenbestimmung ist die Vorschrift des § 3 GO NRW heranzuziehen. Die Aufgaben der 
Gemeinde werden dadurch bestimmt und abgegrenzt. Wegen der Vielzahl und der Verschiedenartigkeit der ge-
meindlichen Aufgaben mit einem theoretisch unbegrenzten Bedarf an Finanzmitteln ist eine ständige Bedarfsprü-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 12 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1472 

fung unter Berücksichtigung der örtlichen Aufgabenstellungen und der finanziellen Leistungsfähigkeit in jeder 
Gemeinde notwendig.  
 
Der Grundsatz der „Sicherung der Aufgabenerfüllung schließt die Verpflichtung der Gemeinde zum Erhalt ihrer 
Leistungsfähigkeit und damit des dafür benötigten Vermögens sowie der notwendigen Erträge im Haushaltsjahr 
als auch bezogen auf die Zukunft (auf Dauer) ein. Für die wirtschaftliche Lage und die Weiterentwicklung der 
Gemeinde kommt es auf die Ergebnisse der jährlichen Haushaltswirtschaft der Gemeinde an, die von der Ge-
meinde durchaus gestaltbar sind, auch wenn durch Gesetze und andere Vorschriften die Produkte der Gemeinde 
und deren Abnehmer ortbezogene Beschränkungen bestehen. Die Sicherung der gemeindlichen Aufgabenerfül-
lung soll auch dem Erhalt einer Vielzahl von Dienstleistungen der Gemeinde und damit dem Nutzen der örtlichen 
Gemeinschaft dienen. Daher kommt es bei der Beurteilung vielfach auf eine adressatenbezogene Betrachtung 
der Art und des Umfanges der gemeindlichen Aufgabenerfüllung an. 
 
 
1.2 Die Produktorientierung im gemeindlichen Haushalt 
 
Die Festlegung von Zielen und Leistungskennzahlen ist auch an der Produktorientierung im gemeindlichen Haus-
halt auszurichten. Mit der Einführung des NKF in der Gemeinde ist die bisherige ausschließliche Auskunft über 
die Verwendung der eingesetzten Mittel durch Aussagen und Bewertungen über die mit den eingesetzten Mitteln 
erzielten Ergebnisse ersetzt abgelöst worden, d. h. die Inputorientierung ist in eine Outputorientierung umgewan-
delt worden. Die Aufgabenerfüllung der Gemeinde wird dadurch transparenter und ihr wirtschaftliches Handeln 
gestärkt. Die Einführung der Produktorientierung erfordert daher von der Gemeinde, sich einen Überblick über die 
vielfältigen Tätigkeiten, die erbrachten Leistungen sowie die damit erzielten Wirkungen zu verschaffen, um eine 
Definition von Produkten sowie von Zielen und Leistungskennzahlen zu ermöglichen.  
 
In diesem Zusammenhang ist es nicht ausreichend, nur die Leistungen aufzulisten, sondern auch die Produkte 
und die Ziele müssen eindeutig definiert und voneinander abgegrenzt werden. Dies erfordert von der Gemeinde 
u.a. auch, eine Produktqualität örtlich festzulegen. Eine systematische Ordnung und Darstellung der Produkte der 
Gemeinde als gemeindliche Leistungen erleichtert die haushaltswirtschaftliche Zuordnung von Erträgen und Auf-
wendungen, um der Ressourcenorientierung ausreichend Rechnung tragen zu können. Die gemeindliche Aufga-
benerfüllung kann dadurch für die Adressaten der Haushaltswirtschaft verständlicher werden.  
 
 
1.3 Die gemeindlichen Ressourcen 
 
Die Vorschrift über die haushaltswirtschaftlichen Ziele und Leistungskennzahlen der Gemeinde enthält die aus-
drückliche Vorgabe, dass die Gemeinde dabei das einsetzbare Ressourcenaufkommen und den voraussichtli-
chen Ressourcenverbrauch berücksichtigen soll. Im jährlichen Haushalt der Gemeinde bzw. im gemeindlichen 
Ergebnisplan sind das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der geplante Ressourcenverbrauch der Ge-
meinde in voller Höhe und getrennt voneinander durch Erträge und Aufwendungen abzubilden.  
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Ertrag“ wird betriebswirtschaftlich die bewertete Leistungserstellung der 
Gemeinde in einem Haushaltsjahr (Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. Einen Ertrag stellt dabei jeder 
gemeindliche Vorgang dar, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde erhöht. Unter der ge-
meindlichen Rechengröße „Aufwand“ wird betriebswirtschaftlich der bewertete Güterverzehr der Gemeinde in 
einem Haushaltsjahr (Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. Zu Aufwendungen führt daher jeder gemeind-
liche Vorgang, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde vermindert. Die gemeindlichen Auf-
wendungen sind aber auch an Zahlungsvorgänge gebunden, sodass bei der Gemeinde vielfach auszahlungsglei-
che Aufwendungen entstehen. 
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1.4 Die Festlegung von produktorientierten Zielen  
 
Die Vorschrift über die haushaltswirtschaftlichen Ziele und Leistungskennzahlen der Gemeinde enthält die aus-
drückliche Vorgabe, dass die Gemeinde für ihre Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichti-
gung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegen 
sowie Leistungskennzahlen zur Zielerreichung bestimmen und mit örtlichen Finanzzielen verknüpfen soll. Diese 
Vorgaben erfordern eine Erweiterung der örtlichen Zielbildung, die grundsätzlich bereits im Rahmen der örtlichen 
Aufgabenerfüllung erfolgt, z. B. in Form der Aufstellung eines Leitbildes.  
 
Die Rechte und Kompetenzen des Rates, z. B. das Budgetrecht, die Beschlussfassung über den Haushaltsplan, 
die Feststellung des Jahresabschlusse, bleiben erhalten. Die Festlegung von produktorientierten Zielen und von 
Leistungskennzahlen bringt aber Veränderungen in den Beratungen und Entscheidungen des Rates mit sich, 
denn der Rat soll zukünftig möglichst ergebnisorientiert steuern. Dabei ist dann auch der aufzustellende Gesamt-
abschluss, in dem die Einzelabschlüsse der gemeindlichen Verwaltung und der Betriebe der Gemeinde konsoli-
diert werden, zu berücksichtigen, denn dieser führt zu einem neuen Überblick über die wirtschaftliche Gesamtlage 
der Gemeinde.  
 
Im haushaltswirtschaftlichen Zielbildungsprozess sollen daher die Ziele unter den Gesichtspunkten der wirtschaft-
lichen Lage der Gemeinde und der Chancen und Risiken für die weitere Entwicklung zwischen dem Rat und der 
gemeindlichen Verwaltung, ggf. unter Einbeziehung der Öffentlichkeit, abgestimmt werden. Durch diese sachliche 
Zusammenarbeit kann erreicht werden, dass die Ziele und Leistungskennzahlen der Gemeinde gleichgewichtig 
zu den übrigen Haushaltsdaten sind und einen unverzichtbaren Bestandteil der gemeindlichen Haushaltsplanung 
darstellen. Dabei sind Ziele, die auf einen bestehenden Zustand oder auf die Einhaltung von rechtlichen Vorga-
ben ausgerichtet sind, nur bedingt brauchbar.  
 
Die Verpflichtung nach dieser Vorschrift verlangt zudem von der Gemeinde nichts Unmögliches, auch wenn es 
bei der Vielzahl der örtlichen Aufgaben nicht immer einfach sein dürfte, geeignete und zutreffende Ziele für das 
haushaltswirtschaftliche Handeln festzulegen. Die örtlichen Ziele, die nur einen bestehenden Zustand in der Ge-
meinde oder die Einhaltung von rechtlichen Vorgaben erfassen, sind dabei nur bedingt für die gemeindliche 
Steuerung brauchbar. Bei der Festlegung gemeindlicher Ziele sollten daher auch die unterschiedlichen Zielfunkti-
onen nicht außer Acht bleiben (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Zielfunktionen bei gemeindlichen Zielen 

 
 

FUNKTION 
 

INHALTE 

Auswahlfunktion 

 
Durch die formulierten Ziele muss eine Bewertung von Handlungsalter-
nativen im Hinblick auf ihren Beitrag zur Erreichung der gesetzten Ziele 
möglich sein. 
 

Anreizfunktion 

 
Durch konkrete Zielvorgaben müssen dem Ausführenden die notwendi-
gen Anreize zur Umsetzung, ggf. auch Leistungssteigerung, geboten 
werden. 
  

Beurteilungsfunktion 
 
Durch die Zielvorgaben muss noch eine Beurteilung möglicher Hand-
lungsalternativen im Hinblick auf die Zielerreichung möglich sein. 
 

Kontrollfunktion 

 
Durch die Gestaltung messbarer Ziele muss die Möglichkeit einer Ge-
genüberstellung der erreichten Ergebnisse mit den gesetzten Zielvorga-
ben geschaffen werden. 
 

Koordinationsfunktion  
Durch die Zielvorgaben sollen die möglicherweise unterschiedlichen 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 12 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1474 

 
Die Zielfunktionen bei gemeindlichen Zielen 

 
 

FUNKTION 
 

INHALTE 
Aktivitäten im Sinne der Zielerreichung angepasst und aufeinander 
abgestimmt bzw. harmonisiert werden. 
 

 
Orientierungsfunktion 

 
Durch die Zielvorgabe soll eine Ausrichtung sämtlicher Handlungen auf 
die gesetzten Ziele erfolgen. 
 

Steuerungsfunktion 

 
Durch die Zielvorgaben sollen noch Möglichkeiten der eigenen Ent-
scheidung über die zur Zielerreichung erforderlichen Handlungen blei-
ben.  
 

Abbildung 350 „Die Zielfunktionen bei gemeindlichen Zielen“ 
 
Den Einstieg für eine örtliche Zielbildung bietet der gemeindliche Haushaltsplan, dessen Teilpläne mindestens 
nach den für verbindlich erklärten Produktbereichen aufgestellt werden müssen (vgl. § 79 GO NRW i.V.m. § 4 
GemHVO NRW). Die produktorientierten Ziele dazu sollen auf den haushaltswirtschaftlichen Produkten aufbauen, 
die örtlich in Eigenverantwortung der Gemeinde festzulegen sind. Dabei sollten möglichst für alle Produkte auch 
Ziele gebildet werden. Dieser Ansatz stellt dabei nicht allein auf den Anspruch auf Vollständigkeit ab, sondern die 
örtlichen Ziele müssen in eine Zielhierachie eingebunden sein, um zur örtlichen Steuerung beitragen zu können.  
 
Eine solche Transparenz über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde sollte daher zwischen den 
Beteiligten abgestimmt werden. Dabei muss klargestellt werden, dass die Nichterreichung von Zielen nicht zwin-
gend oder automatisch ein „Versagen“ in der Haushaltsbewirtschaftung bedeutet. Eine Abweichung kann auch 
durch externe Faktoren entstehen, die sich bei der Gemeinde auf ihre Haushaltswirtschaft auswirken, aber von 
der Gemeinde nicht unmittelbar beeinflusst werden können. Eine aufgetretene bedeutsame Abweichung kann 
aber zum Anlass für einen sachlichen Prozess genommen werden, um ggf. einen neuen Weg für eine bessere 
systematische Steuerung für den Rat und die Verwaltung der Gemeinde zu erreichen.  
 
Die Steuerung der Gemeinde bzw. der gemeindlichen Verwaltung darf sich jedoch nicht nur auf die Ziele auf der 
untersten Ebene der örtlichen Gliederung des Haushaltsplans erstrecken. Diese gemeindlichen Ziele sowie die 
Ziele der übrigen Ebenen des gemeindlichen Haushaltsplans müssen in eine Zielhierarchie eingebunden sein, die 
ausgehend vom Rat und dem Leitbild der Gemeinde (strategische Ziele), bis in die unterste Verantwortungsebe-
ne der gemeindlichen Verwaltung (operative Ziele) hineinreicht. Nur so kann bei der Gemeinde ein in sich stimmi-
ges Zielsystem entstehen, das einer kompetenten und ressourcenverbrauchsorientierten Verwaltungsteuerung 
mit dezentraler Ressourcenverantwortung gerecht werden kann.  
 
Es gilt deshalb auch, die örtliche Zielbildung nicht allein aus fachlicher Sicht zu betreiben. Eine alleinige fachbe-
zogene Festlegung birgt die Gefahr in sich, die gemeindlichen Ziele so zu bestimmen, dass diese ständig erreicht 
werden. Es könnten die Ziele auch fachbezogen so hoch angesetzt werden, dass allein deshalb zusätzliche Res-
sourcen gefordert werden. Ein örtliches Zielsystem aus der Gesamtsicht der Gemeinde, das ausgehend vom 
Leitbild zu umsetzbaren jährlichen Zielen führt, ermöglicht auch die Schritte und einen örtlichen Prozess, der eine 
zutreffende Bewertung des wirtschaftlichen Handelns und der Aufgabenerfüllung der Gemeinde fördert.   
 
 
1.5 Die Festlegung von Leistungskennzahlen 
 
Die gebildeten Ziele (Leistungs- und Finanzziele) sind u.a. zur Messung der Zielerreichung mit Leistungskennzah-
len zu verbinden, d. h. erst sind von der Gemeinde die örtlichen Ziele zu bestimmen, dann dazu die Leistungs-
kennzahlen. Betriebswirtschaftlich sind solche Kennzahlen jene Zahlen, durch die quantitativ erfassbare Sach-
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verhalte in konzentrierter Form wiedergegeben werden können. Sie stellen relative Maßzahlen dar, die als Quoti-
ent aus einem Zähler und einem Nenner gebildet werden. Die gemeindlichen Leistungskennzahlen setzen sich 
i.d.R. aus zwei oder mehreren Grundzahlen zusammen und enthalten quantitative und aussagekräftige Informati-
onen.  
 
Die Festlegung der gemeindlichen Leistungskennzahlen muss daher deren Funktion und Zweck sowie den mögli-
chen Nutzen berücksichtigen. So gilt es z. B. die Leistungskennzahlen auszuwählen, die zielbezogen und steue-
rungsrelevant sind, für die Adressaten eindeutig, glaubwürdig und verständlich sind und daher von ihnen interpre-
tiert werden können. Daher muss auch immer ein zeitnaher Bezug zum gemessenen gemeindlichen Ereignis 
bestehen, sodass für die notwendige Bewertung die Leistungskennzahlen darüber auch schnell verfügbar ge-
macht werden müssen. Vor einem dauerhaften Einsatz ist daher auch dessen Tauglichkeit für den vorgesehenen 
Zweck zu prüfen. Diese Kennzahlen nehmen unterschiedliche Funktionen wahr (vgl. Abbildung). 
 

 
Wichtige Funktionen gemeindlicher Leistungskennzahlen 

 
 
- Die Leistungskennzahlen stehen in engem Zusammenhang mit den vom Rat aufgestellten Zielvorgaben. 

Sie dienen u.a. der Ermittlung und Beschreibung von Zielvorgaben. 
 
 
- Die Leistungskennzahlen dienen zur Kontrolle des Grades der Zielerreichung, insbesondere wenn mit der 

Zielbestimmung eine „Soll-Zahl“ verbunden wurde, und damit auch zur Feststellung der Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde. 

 
 
- Die Leistungskennzahlen haben eine Warnfunktion inne, weil durch sie die entstandenen Abweichungen 

von den Haushaltsvorgaben ersichtlich und Ursachenanalysen möglich werden.  
 

Abbildung 351 „Wichtige Funktionen gemeindlicher Leistungskennzahlen“ 
 
Die wesentlich verbesserte Informationsbasis sowie die neuen Komponenten des gemeindlichen Haushalts ge-
bieten eine neue und qualifizierte Steuerung des gemeindlichen Handelns, die durch Ziele und Kennzahlen unter-
stützt wird. In Abhängigkeit von der örtlichen Produktbildung und der jeweils gewünschten Informationstiefe über 
die gemeindliche Leistungserbringung sind Leistungskennzahlen von jeder Gemeinde eigenverantwortlich zu 
definieren. Dem steht nicht entgegen, auf Erfahrungen anderer Gemeinden aufzubauen oder erprobte Leistungs-
kennzahlen den örtlichen Bedürfnissen anzupassen. 
 
 
1.6 Die Messung der Zielerreichung 
 
Die Vorgabe aus der Vorschrift, Ziele zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle 
des jährlichen Haushalts zu machen, führt dazu, dass die Erreichung der vereinbarten Ziele für das Haushalts-
jahr im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses mithilfe von Leistungskennzahlen gemessen werden 
muss. Unter dem Begriff „Leistungskennzahl“ soll dabei eine Maßgröße verstanden werden, die zu einem ge-
meindlichen Sachverhalt durch Zusammenfassung auf eine quantitative Größe eine Aussage ermöglicht und 
dessen Beurteilung unterstützt.  
 

Die Messung der Zielerreichung im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch Leistungskennzahlen 
kann zu wichtigen Erkenntnissen, auch über haushaltswirtschaftliche Besonderheiten, führen. Sie ist daher kein 
Selbstzweck, sondern dient der gemeindlichen Steuerung. Dabei ist zu beachten, dass die Messung der Zieler-
reichung noch keine Aussage über die haushaltswirtschaftlichen Gegebenheiten bei der Gemeinde zulässt, son-
dern nur Hinweise darauf geben kann. Eine Leistungskennzahl besteht i.d.R. aus Messgrößen und kann für un-
terschiedlichste Fragestellungen eingesetzt werden. Dabei ist zu beachten, dass nicht nur eine Leistungskenn-
zahl zur Messung der Zielerreichung eingesetzt wird und beim Einsatz von mehreren Leistungskennzahlen, die 
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einzelne Kennzahl nicht isoliert betrachtet wird. Diese Sachlage setzt aber auch voraus, dass bei der Auswahl der 
einzusetzenden Leistungskennzahlen bestimmte Kriterien zur Anwendung kommen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Auswahl von Leistungskennzahlen 

 
AUSWAHLASPEKTE AUSWAHLINHALTE 

Einsatzfeld 

 
Das vorgesehene Einsatzfeld oder der Beurteilungsbereich 
ist ausschlaggebend für die Auswahl der einzusetzenden 
Leistungskennzahl um eine Messung der Zielerreichung zu 
bewirken. Dazu bietet sich z. B. eine Zuordnung nach der 
örtlichen Produktorientierung an.  
 

Definition 
 
Die Definition einer Leistungskennzahl lässt erkennen, ob 
diese für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.  
 

Berechnungsformel 

 
Die Berechnungsformel zeigt die Zusammensetzung einer 
Leistungskennzahl auf und lässt eine Beurteilung der Ein-
satzmöglichkeit zu. 
 

Wertgrößen 

 
Die Quellen der einzelnen Wertgrößen der Leistungskennzahl 
sollten, wenn bekannt, in die Beurteilung der Einsatzmöglich-
keit der Leistungskennzahl einfließen.  
  

 
Interpretations- 
möglichkeiten 

 
Für jede eingesetzte Leistungskennzahl bedarf i.d.R. einer 
Interpretationshilfe. In dieser Unterstützung sollten Antwort-
worten zu Auslegungsfragen enthalten sein, z. B. was ein 
hoher Wert oder ein niedriger Wert bei einer Kennzahl bedeu-
tet, lassen bestimmte Kennzahlenwerte bestimmte Schlüsse 
zu oder ist ggf. eine Gewichtung erforderlich.  
 

Einflussfaktoren 

 
Bei jeder eingesetzten Leistungskennzahl können Einfluss-
faktoren bestehen, die deren Aussagekraft bestimmen. Durch 
die Betrachtung individueller Strukturen der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung wird eine Überprüfung der Richtigkeit der 
Kennzahl möglich.  

 

Beziehungen 
zu anderen Kennzahlen 

 
Bei der Messung der Zielerreichung mit Hilfe von Kennzahlen 
in einem Einsatzfeld stehen die einzelnen Leistungskennzah-
len miteinander in Beziehung und nicht getrennt nebeneinan-
der. Die gegenseitigen Abhängigkeiten und Verhältnisse 
müssen offengelegt und berücksichtigt werden.  
 

Vergleichswerte 

 
Die Messung der Zielerreichung erfordert andere Werte, z. B. 
Zielwerte oder Durchschnittswerte, die zu Vergleichszwecken 
herangezogen werden können, denn eine Leistungskennzahl 
soll nicht isoliert betrachtet werden. 
 

Abbildung 352 „Die Auswahl von Leistungskennzahlen“ 
 
Für die Ursachenanalyse der Gemeinde über die entstandene oder erreichte wirtschaftliche Lage und die Festle-
gung der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde kann eine Kennzahlenanalyse, die sich an die 
örtliche Messung der Zielerreichung anschließt, von großem Nutzen sein. Zur Bewertung der gemeindlichen 
Sachverhalte ist es erforderlich, die eingesetzten Leistungskennzahlen ins Verhältnis zu Referenz- oder Ver-
gleichskennzahlen zu setzen. Dabei ist eine Vielzahl von Vergleichen möglich, z. B. Folgende (vgl. Abbildung). 
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Vergleiche beim Einsatz von Leistungskennzahlen 
 

Zeitreihen- 
vergleich 

 
Der Vergleich in Form einer Zeitreihe lässt auffällige Veränderun-
gen in der Vergangenheit durch ein Nebeneinander von mehreren 
Jahren erkennen. Durch einen solchen Vergleich wird aber auch 
das Abschätzen von Entwicklungen und Trends unterstützt. 
 

Plan-/Ist- 
Vergleich 

 
Der Plan-/Ist-Vergleich dient der haushaltsmäßigen Messung der 
Zielerreichung in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft in Euro-
Beträgen für das abgelaufene Haushaltsjahr. Er ist durch Leis-
tungskennzahlen zu ergänzen. Dieser jahresbezogene Vergleich 
kann in einen Zeitreihenvergleich erweitert werden. Er kann dann 
der Abschätzung voraussichtlicher Entwicklungen im Rahmen der 
gemeindlichen Haushaltsplanung dienen. 
 

Interkommunaler 
Vergleich 

 
Vergleich mit anderen (ähnlichen) Kommunen, Standortbestim-
mung, Entwicklungen  
 

Abbildung 353 „Vergleiche beim Einsatz von Leistungskennzahlen“ 
 
Welche Leistungskennzahlen für Sachverhalte in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Gemeinde 
eingesetzt werden, ist von der jeweiligen Zielsetzung der Gemeinde abhängig und liegt in der eigenen Verantwor-
tung der Gemeinde.  
 
 

2. Zu Satz 2 (Ziele und Leistungskennzahlen für Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle): 
 
2.1 Der neue Informationsbedarf 
 
Die ausdrückliche Vorgabe aus der Vorschrift, die festgelegten Ziele und Leistungskennzahlen zur Grundlage der 
Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts der Gemeinde zu machen, führt 
dazu, dass der Rat der Gemeinde für seine strategische Steuerung entsprechende Informationen aus der örtli-
chen Haushaltswirtschaft benötigt. In diesem Zusammenhang ist es nicht hilfreich, den Bedarf dafür allein aus 
dem durch die Vorschrift ausgedrückten Willen des Gesetzgebers abzuleiten.  
 
Der Auslöser für den örtlichen Einsatz von Zielen und Leistungskennzahlen muss vielmehr der eigene Steue-
rungsbedarf der Gemeinde für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sein, der unter Berücksichtigung der gemeind-
lichen Haushaltsplanung entsteht und dessen Wirkungen sich in der Ausführung des gemeindlichen Haushalts-
plans zeigen und im Jahresabschluss der Gemeinde nachgewiesen werden. Es gilt daher, die Durchführung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft insgesamt auf Ziele mit entsprechender Steuerung und Erfolgskontrolle aus-
zurichten (vgl. Abbildung).  
 

 
Neue Informationen über die gemeindliche Haushaltswirtschaft 

 
 

- Durch die Abbildung des geplanten Ressourcenverbrauchs im zu beschließenden 
Haushaltsplan. 

 
 

- Durch die Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden und deren 
stichtagsbezogenen Nachweis in der Bilanz. 

 
 
- Durch die Gestaltung des Haushaltsausgleichs auf der Grundlage von Erträgen und 
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Neue Informationen über die gemeindliche Haushaltswirtschaft 

 
Aufwendungen. 

 
 

- Durch die Zuordnung von Ressourcen zu Aufgaben, Zielen und Leistungen in den 
Teilplänen des Haushaltsplans. 

 
 
- Durch Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung. 
 

Abbildung 354 „Neue Informationen über die gemeindliche Haushaltswirtschaft“ 
 
Diese Gegebenheiten erfordern u.a. eine Gestaltung des örtlichen Haushaltsplans unter Beachtung der politisch 
steuerungsrelevanten Aspekte und der notwendigen Transparenz über das finanzwirtschaftliche Handeln der 
Gemeinde. Der gemeindliche Haushaltsplan sollte daher eine Verknüpfung von Zielen mit Leistungs-, Ertrags- 
und Finanzdaten enthalten, um übersichtliche und nachvollziehbare Informationen für den Rat der Gemeinde zu 
gewährleisten und die Messung der Zielerreichung möglich zu machen (vgl. Nr. 1.2.5 des Runderlasses des In-
nenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 
 
 
2.2 Die Ausgestaltung von örtlichen Zielen und Leistungskennzahlen 
 
Die spezifische Ausgestaltung von Zielen und Leistungskennzahlen unter Berücksichtigung der örtlichen Gege-
benheiten bliebt der Gemeinde überlassen. Die örtlichen Zielbeschreibungen, Leistungskennzahlen und sonstige 
Angaben im gemeindlichen Haushaltsplan sind daher von jeder Gemeinde nach ihren Bedürfnissen festzulegen 
(vgl. § 4 Absatz 2 GemHVO NRW). Sie kann dazu auch weitere Informationen anhand der bestehenden Zielhier-
achie oder von Leistungsmerkmalen geben. Um aber eine tatsächliche Verwertung der wichtigen Informationen 
durch die Adressaten zu ermöglichen, müssen für die Auswahl und Zusammenfassung der Informationen bzw. 
die Aufbereitung der Daten auch die Zwecke der Information und deren Empfänger berücksichtigt werden.  
 
Für diesen Bedarf sowie für die Gestaltung lesbarer Berichte bietet der Haushaltsplan eine gute Basis, der sich 
dadurch zu einem praktikablen Steuerungsinstrument weiterentwickeln lässt. Zu beachten ist aber, dass sich die 
Ziele der gemeindlichen Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung der Gemeinde nicht allein mit Finanzgrößen 
messen lassen. Daher sind zur Konkretisierung der Zielsetzung geeignete andere Messgrößen zu bestimmen, die 
so festgelegt sein sollen, dass die Zielerreichung gemessen und über deren Stand informiert werden kann. Mit 
Hilfe von Messgrößen entstehen auch Leistungskennzahlen, durch die gemeindliche Informationen durch Zahlen 
verdeutlicht und in ihrer Aussage verbessert werden können. Wenn aber die Zielformulierung in Einzelfällen keine 
unmittelbare Messung der Zielerreichung durch Leistungskennzahlen zulässt, gleichwohl aber eine Information 
über den Stand der Zielerreichung notwendig ist, muss versucht werden, über Hilfsgrößen (Indikatoren) die Ziel-
erreichung zu messen.  
 
Diese gesamte Zielrichtung für das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde erfordert, mindestens in den 
Teilplänen des gemeindlichen Haushaltsplans die von der Gemeinde geplanten Leistungsmengen sowie Leis-
tungskennzahlen als Plangrößen auszuweisen. In den Teilrechnungen sind dann jeweils Ist-Zahlen darzustellen, 
durch die eine Kontrolle und die Messung der Zielerreichung ermöglicht werden. Die an Planung und Jahresab-
schluss anknüpfende und damit am Handeln der gemeindlichen Verwaltung orientierte Steuerung erfordert eine 
Verdichtung von Informationen. Diese Notwendigkeit bringt es mit sich, dass eine inhaltliche Ausrichtung auf 
wenige, aber geeignete Zieldimensionen in Abhängigkeit von der Steuerung der Gemeinde vorgenommen wer-
den soll. Zur Beurteilung sollen geeignete Leistungskennzahlen genutzt werden. 
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2.3 Die Abbildung der örtlichen Ziele im Haushaltsplan 
 
Die mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts angestrebten Ziele, die Steuerung der Gemeinde zu verbes-
sern und den Ressourcenverbrauch vollständig zu berücksichtigen, erfordern eine Gliederung des Haushalts-
plans in Teilpläne (vgl. § 79 GO NRW i.V.m. § 4 GemHVO NRW). Im NKF liegt die zeitgemäße Gliederung des 
Haushaltsplans in der Eigenverantwortung der Gemeinde. Hierzu gehören insbesondere die Steuerung über Ziele 
und Zielvereinbarungen auf allen internen Verwaltungsebenen, aber auch zwischen Rat und Verwaltung. Die 
Möglichkeit, deren Umsetzung und Zielerreichung mit Hilfe von messbaren Kennzahlen besser nachprüfen zu 
können, zählt auch dazu. Vereinbarte Ziele und messbare Leistungskennzahlen sollen deshalb auf allen Gliede-
rungsebenen des gemeindlichen Haushaltsplans und nicht nur auf der steuerungsrelevanten Ebene, entspre-
chend der Zielhierachie ausgewiesen werden (vgl. Nr. 1.2.5 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
 
2.4 Die Einrichtung eines Controllings 
 
2.4.1 Die Gestaltung des Controllings 
 
Die Gesamtvorgabe zu gemeindlichen Zielen und Leistungskennzahlen sowie deren Anwendung in der gemeind-
lichen Haushaltswirtschaft erfordert von der Gemeinde die Einrichtung eines örtlichen Controllings und eines 
unterjährigen Berichtswesens. Aufbauend auf der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung und dem Erhalt der 
dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde und abgeleitet aus den Verantwortlichkeiten vor Ort hat ein Control-
ling der Gemeinde eine herausragende Bedeutung. Für die Gemeinde gilt es dabei insgesamt, ihre Aufgabener-
füllung im Rahmen der durch den Rat der Gemeinde getroffenen Festlegungen konkret und korrekt zu sichern 
und zu gewährleisten.  
 
Die Verantwortlichen in der Gemeinde sollen daher im Rahmen eines örtlichen Controllings die notwendigen 
Informationen gewinnen, um den haushaltswirtschaftlichen Steuerungsbedarf nachzukommen und Belastungen 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft entgegenwirken zu können. Für die Gemeinde ist es dabei nicht ausrei-
chend, ihr Controlling nur auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft auszurichten. Vielmehr bietet sich ein Control-
lingsystem an, das aus unterschiedlichen Modulen zusammensetzbar ist. Dazu könnte z. B. ein Kostencontrolling 
gehören, das auf die Weiterverarbeitung der Grundinformationen der Kosten- und Leistungsrechnung im Sinne 
von kostenorientierten Entscheidungshilfen und im Sinne einer bewussten Gestaltung der Kosten ausgerichtet ist. 
Mögliche Module für ein gemeindliches Controllingsystem werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Mögliche Module für ein gemeindliches Controlling 

 
 
- Ein strategisches Controlling, damit eine langfristige Ausrichtung des Entscheidungshandels möglich wird. 
 
 
- Ein Finanzcontrolling, das auf Kennzahlen zur finanzwirtschaftlichen Steuerung ausgerichtet ist. 
 
 
- Ein Kostencontrolling, das auf die Weiterverarbeitung der Grundinformationen der Kosten- und Leistungs-

rechnung im Sinne von kostenorientierten Entscheidungshilfen und im Sinne einer bewussten Gestaltung 
der Kosten ausgerichtet ist. 

 
 
- Ein Wirkungs- und Qualitätscontrolling, das die geforderte strategische Ausrichtung des Verwaltungshan-

delns unterstützt, um nicht nur den Output zu messen, sondern auch eine bestimmte Wirkung zu erzielen 
(Outcome). 

 
 
- Ein Investitions- und Projektcontrolling, weil i.d.R. die Investitionen der Gemeinde der Umsetzung langfris-

tiger Strategien dienen. 
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Mögliche Module für ein gemeindliches Controlling 

 
 
 
- Ein Personalcontrolling, weil dem Personal der Gemeinde eine erhebliche Bedeutung als Kostenblock, 

aber auch als Ressource der Gemeinde zu kommt und es daher einer Steuerung der Personalkosten und 
deren Struktur bedarf. 

 
 
- Ein Beteiligungscontrolling, weil die Erreichung bzw. Rückgewinnung des Gesamtüberblicks über die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde, zwingend erforderlich ist und sich die strategische 
Führung der Gemeinde über die Kernverwaltung und ihre verselbstständigten Aufgabenbereiche erstre-
cken muss.  

 
Abbildung 355 „Mögliche Module für ein gemeindliches Controlling“ 

 
Ein örtliches Controllingsystem darf jedoch nicht nur innerhalb der gemeindlichen Verwaltung betrieben werden. 
In diesem System muss auch die Beziehung zwischen dem Rat der Gemeinde und der gemeindlichen Verwal-
tung zum Tragen kommen. Nur bei einem Einvernehmen dieser beiden örtlich verantwortlichen Partner wird es 
über die gemeindliche Steuerung möglich, erfolgreich Maßnahmen zur Gegensteuerung von aufgetretenen Ab-
weichungen in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft oder mit strategischer Bedeutung für die Gemeinde zu 
ergreifen. Auch ein Wirkungs- und Qualitätscontrolling dürfte sachgerecht sein, das die geforderte strategische 
Ausrichtung des Verwaltungshandelns unterstützt, um nicht nur den Output zu messen, sondern auch eine be-
stimmte Wirkung zu erzielen (Outcome). In einem solchen System sollten die einzelnen Controllingmodule der 
Gemeinde ineinandergreifen und insgesamt ein örtlich anwendbares Controllingsystem ermöglichen. 
 
In diesem Zusammenhang steht auch die Jahresabschlussanalyse. Durch eine sachgerechte Analyse können 
besondere Gegebenheiten und Zusammenhänge im wirtschaftlichen Handeln der Gemeinde hergestellt und 
beurteilt werden. Aufbauend auf der vergangenheitsbezogenen Betrachtung im gemeindlichen Jahresabschluss 
und der haushaltswirtschaftlichen Planung für das Haushaltsjahr wird es dabei den Verantwortlichen in der Ge-
meinde nur durch regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche möglich, im Rahmen der Ausführung des gemeindlichen Haus-
haltsplans abweichende Entwicklungen und Tendenzen von der haushaltsjahrbezogenen Planung zu erkennen.  
 
Die Ergebnisse und Erkenntnisse daraus sollten in die Beurteilung und Gestaltung der wirtschaftlichen Entwick-
lung der Gemeinde einbezogen werden. Mit der Erweiterung der Analyse und der gemeindlichen Steuerung auf 
den Gesamtabschluss der Gemeinde können durch gewonnene Informationen gemeindewirtschaftliche Maßstäbe 
gesetzt werden, die in Entscheidungsprozesse von internen und externen Adressaten des gemeindlichen Jahres-
abschlusses und des Gesamtabschlusses einfließen. Dabei ist zudem zu berücksichtigen, dass es ggf. erforder-
lich werden kann, die örtlichen Geschäftsprozesse und Verwaltungsabläufe den geänderten Anforderungen an 
die gemeindliche Aufgabenerfüllung anzupassen. 
 
 
2.4.2 Gemeindliche Finanzmanagementbereiche 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung und der darauf ausgerichteten Gestaltung der Haushaltswirt-
schaft der Gemeinde besteht neben dem strategischen Management, das i.d.R. dem Rat der Gemeinde und dem 
Bürgermeister obliegt, ein vielfältiges operatives Management innerhalb der gemeindlichen Verwaltung, das der 
gleichen Zielsetzung der Gemeinde unterliegt. Die Verwaltungssteuerung der Gemeinde lässt sich daher operativ 
in unterschiedliche Managementbereiche zerlegen, denen wiederum Fachbereiche bzw. Organisationseinheiten 
der gemeindlichen Verwaltung zugeordnet werden können. Mögliche gemeindliche Finanzmanagementbereiche 
werden nachfolgend beispielhaft aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
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Beispiele für gemeindliche Finanzmanagementbereiche 
 

 
STRATEGISCHES 

CONTROLLING 

 
OPERATIVES  

CONTROLLING 

 
 
 

Sachliche 
 

und 
 

produktorientierte 
 

Abgrenzungen 
 

durch 
 

den  
Rat 

 
und 

 
den 

Bürgermeister 
 

als 
 

Verantwortliche 

 
Personal- 

controlling 

 
Finanz 

controlling 

 
…controlling 

 
- …management, 

um … 
 

 
- Forderungsmanagement, um Ansprü-

che der Gemeinde zu sichern und be-
stehende Forderungen zeitgerecht ein-
zuziehen. 

 

 
- …management, 

um … 
 

⇓  
- Instandhaltungsmanagement, um 

bauliche und Verkehrssicherungspflich-
ten ordnungsgemäß und zeitnah zu er-
füllen. 

 

⇓ 

⇓  
- Liquiditätsmanagement, um die Liqui-

dität der Gemeinde zu sichern und den 
Zahlungsverpflichtungen termingerecht 
nachzukommen. 

 

⇓ 

⇓  
- Risikomanagement, um Risiken, die 

die Haushaltswirtschaft und die wirt-
schaftliche Lage der Gemeinde erheb-
lich beeinflussen können, frühzeitig zu 
erkennen. 

 

⇓ 

⇓  
- Schuldenmanagement, um zusätzliche 

haushaltsmäßige Belastungen aus auf-
genommenen Krediten und bei Um-
schuldungen möglichst zu vermeiden 
bzw. gering zu halten. 

 

⇓ 

⇓  
- Vermögensmanagement, um bei Kapi-

talanlagen und anderen gemeindlichen 
Vermögenswerten mögliche Risiken zu 
vermeiden bzw. gering zu halten.  

 

⇓ 

⇓  
- Zinsmanagement, um bei gemeindli-

chen Krediten das Risiko von Zinsstei-
gerungen wirksam zu steuern. 

 

⇓ 

Abbildung 356 „Beispiele für gemeindliche Finanzmanagementbereiche“ 
 
 
2.5 Die Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems 
 
2.5.1 Allgemeine Sachlage  
 
Jede Gemeinde muss prüfen, ob sie für sich ein Risikofrüherkennungssystem einrichtet, wie es für Eigenbetrie-
be vorgeschrieben ist (vgl. § 10 Absatz 1 EigVO NRW), denn im Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW, der 
dem gemeindlichen Jahresabschluss beizufügen ist, soll auch über die Risiken, die die wirtschaftliche Lage der 
Gemeinde erheblich beeinflussen können, berichtet werden. Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere die 
Risikoidentifikation und die Risikobewertung, die Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risiko-
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kommunikation, die Risikoüberwachung bzw. die Risikofortschreibung und die Dokumentation (Risikomanage-
ment) durch die Gemeinde.  
 
In diesem Zusammenhang sind eine ständige Beobachtung möglicher Risikoquellen und ihre Veränderungen 
unerlässlich, z. B. der Geld- und Kreditmarkt, die Energiemärkte unerlässlich. Einen Anlass für künftige Risiken 
und Chancen der Gemeinde können aber auch die Entwicklungen im Steuerecht, europäische Entwicklungen 
sowie Veränderungen im allgemeinen Geschäftsverkehr bieten. Vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde ver-
pflichtet ist, ihre dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten und ihre stetige Aufgabenerfüllung zu sichern, ist ein 
gemeindliches Überwachungssystem, das es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen für die 
Gemeinde frühzeitig zu erkennen, sehr hilfreich. 
 
 
2.5.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung 
 
Die Ziele und Zwecke sowie die Fragen der Einrichtung und Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems 
in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten der Gemeinde machen es sachlich erforderlich, die Grundsät-
ze, die sich für die Risikoüberwachung in der Betriebswirtschaftslehre und bei der Anwendung im kaufmänni-
schen Bereich entwickelt haben, von Anfang an grundsätzlich auch im gemeindlichen Bereich anzuwenden. Die 
Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung werden in allgemeine und besondere Grundsätze unterglie-
dert (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR) 

 
 

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE DER GOR 

Grundsatz  
der Gesetzmäßigkeit 

 
Der Grundsatz, der die Forderung nach der Kenntnis, Be-
achtung und entsprechender  Überwachung aller gesetzli-
chen und rechtlichen Regelungen umfasst. 
 

 
Grundsatz  

der  Ordnungsmäßigkeit  
und Systematik 

 
Der Grundsatz, der verlangt, dass das Risikoüberwachungs-
system klar und übersichtlich sein muss sowie einer Ord-
nung bzw. eine Struktur besitzen muss, damit z. B. der Ent-
stehungsbereich von Risiken eindeutig erkennbar wird. 
 

Grundsatz  
der Wirtschaftlichkeit 

 
Der Grundsatz, damit die gewählten Maßnahmen die beste 
Alternative für die Gemeinde darstellen und Chancen und 
Risiken angemessen gegeneinander abgewogen werden.  
 

 
BESONDERE GRUNDSÄTZE DER GOR 

Grundsatz  
der Risikostrategiebestimmung 

 
Der Grundsatz, der Vorgaben verlangt, wie in der Gemeinde 
mit Risiken umzugehen ist, z. B. welche Risiken eingegan-
gen werden können, in welchem Verhältnis Chancen und 
Risiken zueinanderstehen sollen. 
 

Grundsatz  
der Einrichtung 

einer Organisationsstruktur 

 
Der Grundsatz, der verlangt, Strukturen und Systeme zu 
schaffen, anhand dessen sich die einzelnen Risikostrategie-
vorgaben umsetzen und ggf. neu ausrichten lassen. 
 

Grundsatz  
der vollständigen Risikoermittlung 

 
Der Grundsatz, der beinhaltet, dass das Risikoüberwa-
chungssytem so auszugestalten ist, dass möglichst alle 
Risiken aus sämtlichen Aufgabenbereichen der Gemeinde 
erfasst werden. 
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR) 

 
Grundsatz  

der vorsichtigen Risikobewertung 
Der Grundsatz, der eine systematische Aufarbeitung der 
Grundlagendaten verlangt, sodass ihre Relevanz für die 
Risiken und Chancen der Gemeinde erkennbar wird. 
 

Grundsatz  
der Wesentlichkeit 

 
Der Grundsatz, der verlangt, die Informationen aus den 
gesammelten und bewerteten gemeindlichen Daten auf den 
wesentlichen Kern hinsichtlich der ermittelten Risiken zu 
beschränken und eine Überfrachtung zu vermeiden. 
 

Grundsatz  
der Kommunikation 

 
Der Grundsatz, der verlangt, gemeindeintern die Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass risikobehaftete Sachverhalte 
zeitnah der Verwaltungsführung zur Kenntnis gelangen, ggf. 
je nach Risikosachverhalt eine Abstufung nach sachlichen 
Risikoklassen zuzulassen.  
 

Grundsatz  
der Dokumentation 

 
Der Grundsatz, der verlangt, dass sämtliche ergriffenen 
Maßnahmen in Schriftform niedergelegt oder in der Daten-
verarbeitung dokumentativ erfasst werden, um die Einhal-
tung von Überwachungsmaßnahmen zu gewährleisten bzw. 
sicherzustellen und einer Nachweispflicht zu genügen. 
 

Grundsatz  
der Stetigkeit 

 
Der Grundsatz, der eine Stetigkeit der Methoden zur Ermitt-
lung risikorelevanter Sachverhalte verlangt, um einen Ver-
gleich in einer Zeitreihe zu ermöglichen, sodass Abweichun-
gen im Zeitablauf und die hierfür maßgeblichen Erwägungen 
erkennbar und nachvollziehbar werden. 
 

Abbildung 357 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung“ 
 
Die allgemeinen Grundsätze beinhalten allgemeine Handlungsvorgaben, die im Zusammenhang mit einer 
pflichtgemäßen Risikoüberwachung stehen. Die besonderen Grundsätze füllen die Handlungsempfehlungen zur 
Ausgestaltung eines Risikoüberwachungssystems weiter aus. Die allgemeinen und die besonderen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Risikoüberwachung, die die Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung eines Risikoüberwa-
chungssystems weiter ausfüllen, müssen sich den allgemein geltenden Grundsätzen unterordnen. Solche all-
gemeinen Grundsätze verhindern nicht, dass sich aus den örtlichen Besonderheiten der Gemeinden heraus 
noch zusätzliche, aber durchaus auch unterschiedliche Anforderungen an ein Risikofrüherkennungssystem 
ergeben können. 
 
 
2.5.3 Die Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems 
 
2.5.3.1 Allgemeine Inhalte 
 
Die Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten der Ge-
meinde, z. B. von der Gemeindegröße, der Organisation der Verwaltung, der haushaltswirtschaftlichen Lage. 
Daraus können sich unterschiedliche Anforderungen an ein solches System ergeben, in dem alle Aufgabenbe-
reiche zu berücksichtigen sind. Es sind jedoch keine konkreten landesweiten Systemvorgaben sachgerecht, 
denn die Beantwortung der Frage nach dem Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Risikos hängt von der Risiko-
akzeptanz in der einzelnen Gemeinde ab. Für die Wirksamkeit und den Erfolg eines Risikofrüherkennungssys-
tems ist daher die in der Gemeinde vorhandene Risikokultur und Risikopolitik sowie das vorhandene Risikobe-
wusstsein von wesentlicher Bedeutung.  
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Die Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems muss unter der Abwägung von Vor- und Nachteilen 
sowie den Besonderheiten der Gemeinde nachvollziehbar gemacht werden. Wird von der Gemeinde ein Risiko-
früherkennungssystem eingerichtet, kann dieses von der Gemeinde in weiteren Entwicklungsschritten in ein 
„konzernweites“ Risikofrüherkennungssystem überführt werden. Die daneben ggf. bestehenden Verpflichtungen 
der Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde, jeweils auch ein eigenes Risikofrüherkennungssystem 
einzurichten, bleiben dabei unberührt (vgl. § 10 Absatz 1 EigVO NRW). Das Risikofrüherkennungssystem muss 
zudem von der Gemeinde ausreichend dokumentiert werden.  
 
 
2.5.3.2 Besondere Inhalte 
 
Die Ausgestaltung eines gemeindlichen Risikofrüherkennungssystems sollte sich an der Art und dem Umfang 
sowie der Struktur der von der Gemeinde übernommenen Risiken, aber auch an der örtlichen Risikosteuerung 
orientieren. So gilt es u.a., die mit dem Risikofrüherkennungssystem verbundenen Aufgaben klar zu definieren 
und gegeneinander abzugrenzen, die Verantwortlichkeiten innerhalb der gemeindlichen Verwaltung im Einzel-
nen festzulegen und die Effektivität und Effizienz des eingerichteten Systems einer regelmäßigen Überwachung 
zu unterziehen. Es sollte zudem sichergestellt werden, dass geeignete Verfahren benutzt werden, um wesentli-
che Risiken frühzeitig zu erkennen. Auch müssen zeitnahe Anpassungen möglich sein, wenn sich externe 
und/oder interne Rahmenbedingungen verändert haben.  
 
Die vorzunehmende Risikobewertung durch die Gemeinde sollte mit den zugrunde gelegten Annahmen und 
Daten sowie den daraus gezogenen Schlussfolgerungen ausreichend dokumentiert werden. Die gemeindliche 
Risikosteuerung umfasst dabei die von der Gemeinde getroffenen Maßnahmen über den Umgang mit den ermit-
telten Risiken sowie die Festlegung und Bemessung der Übernahme von Risiken durch die Gemeinde unter 
Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Daraus folgt insgesamt, dass die Ergebnisse eines 
Risikofrüherkennungssystems nicht im Widerspruch zur Geschäftstätigkeit der Gemeinde stehen sollen. 
 
 
2.5.4 Die Einbeziehung in die Jahresabschlussprüfung 
 
Das gemeindliche Risikofrüherkennungssystem ist zudem auch ein Gegenstand der Jahresabschlussprüfung, 
bei der es zu beurteilen gilt, ob das eingerichtete System und dessen Umsetzung mit dem Umfang, der Art und 
der Komplexität der von der Gemeinde eingegangenen Risiken in Einklang stehen und angemessen ist. Dazu-
gehört auch die interne Berichterstattung im Rahmen des örtlichen Risikomanagements sowie dessen Überwa-
chung. Der Abschlussprüfer soll daher im Prüfungsbericht zum gemeindlichen Jahresabschluss auch auf die 
wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung des gemeindlichen Risikofrüherkennungssystems eingehen. 
  
 
2.6 Die Einrichtung eines Liquiditätsrisikomess- und Liquiditätssteuerungsverfahrens 
 
Die Gemeinde kann ergänzend zu einem Risikofrüherkennungssystem auch noch ein Liquiditätsrisikomess- und -
steuerungsverfahren einrichten. Ob und in welchem Umfang dieses erfolgen soll, ist von der Gemeinde eigenver-
antwortlich unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der Art und Komplexität der gemeindlichen 
Geschäftsvorfälle zu entscheiden. Für die Beurteilung einer ausreichenden Liquidität ist eine angemessene Liqui-
ditätsplanung und damit auch eine adäquate laufende Ermittlung und Überwachung des Liquiditätsrisikos und der 
Liquiditätslage vorzunehmen (§ 75 Absatz 6 GO NRW und § 30 Absatz 6 GemHVO NRW).  
 
Im Zusammenhang mit der Einschätzung, bei welchem Niveau ein mittleres oder ein hohes Risiko für eine nicht 
ausreichende gemeindliche Liquidität entsteht, sollte die Gemeinde geeignete Obergrenzen für Liquiditätsrisiken, 
wie sie vergleichsweise auch im Zinsmanagement zur Anwendung kommen, bestimmen und diese zudem regel-
mäßig überprüfen. Werden von der Gemeinde zudem Beobachtungskennzahlen, z.B. eine Liquiditätskennzahl, 
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die das Verhältnis zwischen den verfügbaren Zahlungsmitteln und den Zahlungsverpflichtungen in einem be-
stimmten Zeitraum angibt, eingesetzt, tragen diese zu einer Verbesserung der Einschätzung der Liquiditätserfor-
dernisse bei der Gemeinde bei. 
 
Es bedarf aber alternativer Verfahren zur Sicherung der gemeindlichen Liquidität, wenn die Gemeinde sich nicht 
eines ausgefeilten Liquiditätsrisikomess- und Liquiditätssteuerungsverfahrens bedient. Einen Einstieg für die 
Gemeinde, sich einen zeitbezogenen Überblick über die verfügbaren Zahlungsmittel und der abrufbaren Forde-
rungen und Zahlungsverpflichtungen zu verschaffen, bietet ein Liquiditätsspiegel, vergleichbar dem Forderungs-
spiegel und dem Verbindlichkeitenspiegel im Jahresabschluss. Durch die Einstellung der Ansprüche und Zah-
lungsverpflichtungen in ein Zeitraster wird ein Überblick erreicht, durch den das gemeindliche Finanzmanagement 
und die notwendige Liquiditätssicherung unterstützt werden. Auch muss ein Liquiditätsspiegel in kurzen Zeitab-
ständen, ggf. täglich, fortgeschrieben werden.  

 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 13 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
(1) 1Die Verpflichtungsermächtigungen, die in der Regel zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre 
oder in besonderen Fällen bis zum Abschluss einer Maßnahme veranschlagt werden, sind im Teilfinanzplan bei 
den einzelnen Investitionsmaßnahmen gesondert auszuweisen, soweit nicht die Positionen der mittelfristigen 
Finanzplanung zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt werden. 2Für Investitionen mit Kosten unterhalb der vom 
Rat festgelegten Wertgrenzen können sie zusammengefasst ausgewiesen werden. 
 
(2) 1Es kann erklärt werden, dass einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnah-
men in Anspruch genommen werden können. 2Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden. 
 
 
Erläuterungen zu § 13: 
 
I. Allgemeines 
 
Der gemeindliche Haushaltsplan enthält die haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen für das Haushaltsjahr, die 
durch den Rat der Gemeinde im Rahmen seines Beschlusses über die gemeindliche Haushaltssatzung festgelegt 
worden sind. Er weist daher die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Aus-
zahlungen für das Haushaltsjahr aus. Die produktorientierten Teilpläne stellen damit ein örtliches Programm für 
die Erledigung der gemeindlichen Aufgaben im Haushaltsjahr dar. Es ist dabei nicht ausreichend, nur den vo-
raussichtlichen Ressourcenverbrauch und das mögliche Ressourcenaufkommen sowie Ein- und Auszahlungser-
mächtigungen für die laufende Verwaltungstätigkeit aufzuzeigen. Es bedarf zudem noch weiterer Ermächtigungen 
für die gemeindliche Investitionstätigkeit, um die entsprechenden Zielsetzungen des Rates umzusetzen.  
 
In diesem Zusammenhang führt die Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den ge-
meindlichen Haushaltsplan dazu, dass i.d.R. auch eine mehrjährige Investitionsmaßnahme in ihrem voraussichtli-
chen Ablauf bzw. ihrer Umsetzung vollständig im gemeindlichen produktorientierten Teilplan bzw. Teilfinanzplan 
dargestellt werden kann. Bei der Veranschlagung einer mehrjährigen Maßnahme für das Haushaltsjahr sollen 
dann bei Angaben für die drei anschließenden Planungsjahre gemacht werden (vgl. § 3 GemHVO NRW i.V.m. Nr. 
1.2.7 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
Der zu beachtende Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit bewirkt dabei, dass die tatsächliche Durchführung der 
gemeindlichen Investitionsmaßnahme von der vorgenommenen Verteilung der Gesamtsumme der Maßnahme 
auf die zu planenden Jahre abhängig ist. Die gemeindliche Maßnahme wäre dadurch in den Folgejahren des 
Haushaltsjahres erst ausführbar, wenn im Rahmen der jährlichen Haushaltssatzungen der Rat die dafür notwen-
digen Ermächtigungen erteilt hat. Zur Erleichterung der tatsächlichen Umsetzung lässt das gemeindliche Haus-
haltsrecht die gleichzeitige Veranschlagung von maßnahmebezogenen Verpflichtungsermächtigungen zulasten 
künftiger Haushaltsjahre zu (vgl. § 85 GO NRW).  
 
Solche Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen es der Gemeinde, bereits im Haushaltsjahr, aber bezogen auf 
die betreffende Investitionsmaßnahme, finanzielle Zusagen zu machen und Aufträge zu vergeben, auch wenn 
diese erst in späteren Jahren zu investiven Auszahlungen zulasten der Gemeinde führen. Durch die Veranschla-
gung von solchen Verpflichtungsermächtigungen im gemeindlichen Haushaltsplan soll der Rat bei seinen Bera-
tungen über die schon voraussehbaren Belastungen der künftigen Haushaltsjahre informiert und im Voraus die 
notwendigen Ermächtigungen für künftige Auszahlungen geben.  
 
Durch die haushaltsrechtlichen Bestimmungen über Verpflichtungsermächtigungen ist für die Gemeinde das 
Eingehen von anderen Verpflichtungen nicht ausgeschlossen worden. Insbesondere auf dem Gebiet der laufen-
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den Verwaltungstätigkeit werden von der Gemeinde vielfach langfristige Rechtsgeschäfte abgeschlossen, die 
Aufwendungen in späteren Jahren zur Folge haben, z. B. die Einstellung von Beschäftigten, Miet- oder Pachtver-
träge u.a. Derartige neue Verpflichtungen im Haushaltsjahr werden von der Gemeinde im Rahmen der laufenden 
Verwaltungstätigkeit bzw. der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft eingegangen. Den gemeindli-
chen Verpflichtungen gehen z.T. aber auch gesonderte Ratsbeschlüsse voraus.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen): 
 
1.1.1 Der Begriff „Verpflichtungsermächtigung“ 
 
Die mehrjährigen Investitionsmaßnahmen der Gemeinde werden regelmäßig im Sinne der Haushaltsgrundsätze 
"Wirtschaftlichkeit" und "Sparsamkeit" sowie in zeitlicher Hinsicht sachgerecht umsetzbar, wenn die gemeindliche 
Verwaltung Aufträge und Zusagen machen kann, auch wenn sich solche Vereinbarungen erst finanzmäßig in den 
Folgejahren des Haushaltsjahres auswirken. Im Rahmen einer jährlichen Haushaltssatzung kann der Rat der 
Gemeinde die dafür notwendigen maßnahmebezogenen Ermächtigungen erteilen. Eine Verpflichtungsermächti-
gung im haushaltswirtschaftlichen Sinne liegt daher dann vor, wenn durch eine Veranschlagung im gemeindlichen 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr der Rat die gemeindliche Verwaltung ermächtigt, bereits im Haushaltsjahr 
eine neue Verpflichtung für eine gemeindliche Investitionsmaßnahme einzugehen, auch wenn aus dieser Ver-
pflichtung erst in künftigen Haushaltsjahren zur Leistung von Auszahlungen aus der gemeindlichen Investitionstä-
tigkeit führt.  
 
Im Rahmen der drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
können solche Verpflichtungen betragsmäßig unter den betreffenden Haushaltspositionen im gemeindlichen 
Haushaltsplan ausgewiesen werden. Sie müssen dann als Verpflichtungsermächtigungen für das jeweilige Jahr 
gekennzeichnet werden. Bei einer solchen Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan muss bereits bei der 
Haushaltsplanung der Gemeinde für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre absehbar sein, dass im 
Haushaltsjahr voraussichtlich weitere Zusagen zur Fortsetzung einer laufenden Investitionsmaßnahme notwendig 
werden können, die sich aber erst zahlungsmäßig in den Folgejahren auswirken. 
 
 
1.1.2 Verpflichtungsermächtigungen zulasten künftiger Haushaltsjahre 
 
1.1.2.1 Der Zeitraum von drei Jahren 
 
Durch die im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wird die gemeindliche 
Verwaltung ermächtigt, zur Fortsetzung einer Investitionsmaßnahme zusätzliche Verpflichtungen zur Leistung von 
Auszahlungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren einzugehen. Das Ziel einer solchen besonderen 
Ermächtigung ist dabei, die gemeindliche Verwaltung in die Lage zu versetzen, Aufträge für Lieferungen und 
Leistungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen zu erteilen, um solche gemeindlichen Maßnahmen 
aus Gründen der jahresbezogenen Haushaltswirtschaft der Gemeinde nicht unterbrechen zu müssen. Die Ge-
meinde darf daher nach der Vorschrift zusätzliche Verpflichtungen i.d.R. zulasten der drei dem Haushaltsjahr 
folgenden Planungsjahre eingehen.  
 
Diese zeitliche Begrenzung ist aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde entstanden, die 
nach dem Haushaltsjahr noch einen jahresbezogenen Planungszeitraum von vier Jahren vorsieht (vgl. § 84 GO 
NRW i.V.m. § 6 GemHVO NRW). Die Integration der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den gemeind-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 13 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1488 

lichen Haushaltsplan ermöglicht dabei, dass die Umsetzung mehrjähriger Investitionsmaßnahmen der Gemeinde 
vollständig im vorgesehenen Zeitablauf im Haushaltsplan dargestellt werden kann. Die zeitliche Festlegung für 
die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ist dabei als sachgerecht anzusehen. Sie ermöglicht, die 
von der Gemeinde für die Investitionsmaßnahme zu erbringenden Finanzleistungen jahresbezogen darzustellen. 
Der gesetzlich bestimmte Zeitraum erhöht zudem die Nachvollziehbarkeit der Zukunftsplanung der Gemeinde und 
steht mit dem Budgetrecht des Rates in Einklang.  
 
 
1.1.2.2 Der Zeitraum der Maßnahme 
 
In besonderen Fällen kann sich eine mehrjährige gemeindliche Investitionsmaßnahme auch über einen längeren 
Zeitraum als drei Jahre erstrecken. Bei solchen Maßnahmen sollte gleichwohl eine Gesamtbetrachtung der Inves-
titionsmaßnahme und damit eine Darstellung der Verpflichtungen der Gemeinde, aufgeteilt auf die einzelnen 
Jahre der Durchführung, möglich gemacht werden. Es sollte von Anfang an vermieden werden, dass aus Grün-
den der jahresbezogenen Haushaltswirtschaft eine Unterbrechung der gemeindlichen Investitionsmaßnahme 
erfolgen muss.  
 
Durch die Vorschrift ist deshalb ausdrücklich zugelassen worden, dass die Gemeinde in ihrem Finanzplan auch 
Verpflichtungsermächtigungen bis zum Abschluss einer Investitionsmaßnahme veranschlagen darf. Die Veran-
schlagung setzt dabei eine entsprechend vorgesehene Durchführung der gemeindlichen Investitionsmaßnahme 
voraus. Durch zusätzliche jahresbezogene Angaben oder Erläuterungen sollten dann Auskünfte über die weiteren 
Jahre der Umsetzungszeit gegeben werden, die nicht in der Zeitreihe des gemeindlichen Haushaltsplans enthal-
ten sind (vgl. § 1 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
 
1.1.3 Die Veranschlagung im Teilfinanzplan 
 
1.1.3.1 Die summenmäßige Veranschlagung 
 
Die Gemeinde hat in ihrer jährlichen Haushaltssatzung den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 
künftige investive Auszahlungen festzusetzen (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1d GO NRW). Sie hat außerdem die 
einzelnen Verpflichtungsermächtigungen in den produktorientierten Teilplänen ihres Haushaltsplans zu veran-
schlagen (vgl. § 4 GemHVO NRW). Dabei sind die Verpflichtungsermächtigungen im jeweiligen Teilfinanzplan als 
Summe und bei den investiven Einzelmaßnahmen gesondert auszuweisen (vgl. Abbildung).  
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Abbildung 358 „Die Verpflichtungsermächtigungen im Teilfinanzplan“ 
 
Für die Geschäfte der laufenden Verwaltung ist jedoch eine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen 
nicht vorgesehen. Diese Festlegung gilt auch dann, wenn es sich um langfristige Geschäfte handelt und diese 
sich auch auf künftige Haushaltsjahre auswirken, z. B. Mietverträge oder Personalentscheidungen. In diesem 
Zusammenhang ist von der Gemeinde zu beachten, dass die langfristigen Bindungen, z. B. aus Miet-, Leasing- 
und PPP-Geschäften, die finanzielle Leistungskraft der Gemeinde nicht übersteigen dürfen.  
 
 
1.1.3.2 Die Einzelveranschlagung  
 
Die gemeindlichen Verpflichtungsermächtigungen sind im jeweiligen Teilfinanzplan in der jeweiligen jahresbezo-
genen Bedarfshöhe einzeln bei den betreffenden Investitionsmaßnahmen zu veranschlagen bzw. gesondert aus-
zuweisen, wenn zu einer gemeindlichen Investitionsmaßnahme oberhalb der vom Rat der Gemeinde festgelegten 
Wertgrenze voraussichtlich weitere Verpflichtungen eingegangen werden sollen (vgl. Abbildung).  
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Abbildung 359 „Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Einzelmaßnahmen“ 
 
Bei dieser Veranschlagung ist zu berücksichtigen, dass der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag 
der Verpflichtungsermächtigungen insgesamt nicht überschritten werden darf (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1d GO 
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NRW). Durch die Zuordnung der Verpflichtungsermächtigungen zu den einzelnen geplanten Investitionsmaß-
nahmen in den Teilfinanzplänen besteht dann die vorgesehene haushaltsmäßige konkrete Bindung der Verpflich-
tungsermächtigungen. Bei einem im Haushaltsjahr entstehenden Änderungsbedarf ist aber auch ein Austausch 
innerhalb des durch den Gesamtbetrag in der Haushaltssatzung gesetzten Rahmens zulässig. Ein Mehrbedarf 
oberhalb Gesamtbetrages in der gemeindlichen Haushaltssatzung macht dagegen eine Nachtragssatzung erfor-
derlich (vgl. § 81 GO NRW). 
 
 
1.1.3.3 Der Verzicht auf Verpflichtungsermächtigungen 
 
Auf die gesonderte Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im gemeindlichen Haushaltsplan kann die 
Gemeinde wegen der Integration der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan auch 
verzichten. Ein solcher Verzicht ist dann zulässig, wenn entsprechend der Vorschrift von der Gemeinde im Haus-
haltsplan bedarfsgerecht erklärt wird, welche Positionen der mittelfristigen Finanzplanung in den drei dem Haus-
haltsjahr folgenden Planungsjahren gleichzeitig eine Verpflichtungsermächtigung für eine gemeindliche Investiti-
onsmaßnahme darstellen.  
 
Aus solchen gemeindlichen Festlegungen würde dann folgen, dass die betreffenden Haushaltspositionen im 
jeweiligen Teilfinanzplan als Planungsgrößen nicht nur die möglichen künftigen haushaltsmäßigen Auswirkungen 
aufzeigen. Sie stellen dann gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigungen eine Ermächtigungsgrundlage für das 
Eingehen von gemeindlichen Verpflichtungen im laufenden Haushaltsjahr zulasten bestimmter künftiger Haus-
haltsjahre dar. 
 
In den Fällen, in denen auf einen gesonderten Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 
verzichtet wird, muss durch eine ergänzende Regelung über die Verpflichtungsermächtigungen klar erkennbar 
und nachvollziehbar sein, in welcher Art und Weise die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Ermächtigungen 
zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten, wie 
diese im Haushaltsplan veranschlagt sind und wie sich der Gesamtbetrag in der Haushaltssatzung ergibt.  
 
 
1.1.3 Mittelfristige Finanzplanung und Verpflichtungsermächtigungen 
 
Nach der Vorschrift sind die Verpflichtungsermächtigungen im Teilfinanzplan bei den einzelnen Investitionsmaß-
nahmen gesondert und jahresbezogen auszuweisen, soweit nicht die Positionen der mittelfristigen Finanzplanung 
zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt werden. Diese Regelungen dürfte im Grundsatz nur dann Anwendung 
finden, wenn die Planung für einzelne Investitionsmaßnahmen noch nicht so weit konkretisiert ist, dass die Vertei-
lung der künftigen Auszahlungen für die Investitionsmaßnahmen auf die einzelnen dem Haushaltsjahr folgenden 
drei Planungsjahre errechenbar ist und nicht geschätzt werden muss.  
 
Bei einzelnen Investitionsmaßnahmen der Gemeinde kann es sachgerecht sein, anhand der voraussichtlichen 
Bauzeiten und der Ausführung der Baumaßnahme alle Verpflichtungen zulasten künftiger Jahre bereits zu Beginn 
der Maßnahme einzugehen. Für eine solchen Fall wären Schätzbeträge in den Teilfinanzplänen für die voraus-
sichtlich betroffenen Haushaltsjahre zu veranschlagen. Durch eine solche Veranschlagung wird die Gesamtsum-
me auf die Bauzeit verteilt und es wird verdeutlich, dass haushaltswirtschaftliche Belastungen in den künftigen 
Jahren entstehen werden, auch wenn aktuell noch keine konkreten Verpflichtungen für gemeindliche Zahlungs-
leistungen bestehen. Die Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist nachfolgend dargestellt 
(vgl. Abbildung). 
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Abbildung 360 „Die Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung“ 
 
 
Die Vorschrift schafft dabei die Möglichkeit, eine solche örtliche Situation anhand konkreter unter den betreffen-
den Haushaltspositionen aufzuzeigen. Es muss von der Gemeinde bei der jeweiligen Investitionsmaßnahme 
dabei deutlich gemacht werden, wo schon eine berechnete Auszahlung und wo noch eine Verpflichtungsermäch-
tigung vorgesehen ist. 
 
 
1.2. Zu Satz 2 (Zusammenfassung von Verpflichtungsermächtigungen): 
 
Durch die Bestimmung, dass für Investitionen mit Kosten unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen die 
Verpflichtungsermächtigungen zusammengefasst ausgewiesen werden können, wird eine Vereinfachung für die 
Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen für gemeindliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 
erreicht. Diese ausdrückliche Vereinfachung ist vergleichbar einer Regelung, durch die ebenfalls eine Erleichte-
rung für Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen zugelassen wird (vgl. § 14 Absatz 3 
GemHVO NRW). Der Ausgangspunkt für die Vereinfachung sind dabei die Regelungen NRW, nach denen eine 
Investition der Gemeinde dann als Einzelmaßnahme mit den maßnahmebezogenen Beträgen zu veranschlagen 
ist, wenn die gemeindliche Investition zu Zahlungsleistungen der Gemeinde oberhalb der vom Rat festgelegten 
Wertgrenzen führt (vgl. § 4 Absatz 4 Satz 2 und 3 GemHVO).  
 
Bei gemeindlichen Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen ist daher eine Summenbildung 
für die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen vielfach ausreichend. Sie ist auch zulässig, denn ihre 
Aufteilung der Einzahlungen und Auszahlungen auf die einzelnen Investitionen ist entbehrlich (vgl. Teil A des 
Musters zum Teilfinanzplan (Zahlungsübersicht) einschließlich der Nr. 1.2.7 des Runderlasses des Innenministe-
riums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Die Vorschrift trägt daher dazu bei, die Aufstellung des Haushalts-
plans durch die Gemeinde zu erleichtern.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Festlegung der Deckungsfähigkeit): 
 
Im Sinne einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung der Gemeinde wird durch die Vorschrift zugelassen, dass ein-
zelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden 
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können. Ein solcher Bedarf kann z. B. im Haushaltsjahr entstehen, wenn bei gemeindlichen Investitionsmaßnah-
men im Teilfinanzplan keine Verpflichtungsermächtigungen oder Verpflichtungsermächtigungen in einem nicht 
ausreichenden Umfang veranschlagt worden sind. Die Regelung lässt daher zu, dass Verpflichtungsermächti-
gungen, die bei einer Investitionsmaßnahme nicht benötigt werden, zur Deckung eines Bedarfs bei einer anderen 
Investitionsmaßnahme genutzt werden dürfen.  
 
Eine solche Haushaltsbewirtschaftung darf aber nur dann erfolgen, wenn diese Möglichkeit von der Gemeinde 
ausdrücklich geregelt wurde. Die Gemeinde muss daher einerseits der ausdrücklichen Regelung in der Vorschrift 
„Es kann erklärt werden“ dadurch Genüge tun, dass sie eigenverantwortlich eine entsprechende Bewirtschaf-
tungsregelung für die örtliche Anwendung schafft und an zutreffender Stelle in den gemeindlichen Haushaltsplan 
oder in die Haushaltssatzung einstellt. Andererseits muss zur Umsetzung dieser haushaltswirtschaftlichen Mög-
lichkeit eine unmittelbare Beziehung zwischen mindestens zwei Haushaltspositionen für den bewirtschaftungs-
technischen Austausch (Deckung) hergestellt werden. Der Austausch von Verpflichtungsermächtigungen muss 
dabei unter Beachtung der einschlägigen Haushaltsgrundsätze vorgenommen werden.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Keine Überschreitung des Gesamtbetrages): 
 
Die Gemeinde hat im Rahmen der Anwendung ihrer haushaltswirtschaftlichen Erklärung, dass einzelne Verpflich-
tungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden können, sicher-
zustellen, dass der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht 
überschritten wird. Diese Vorgabe beeinträchtigt dabei nicht die zugelassene flexible Haushaltsbewirtschaftung 
durch die Gemeinde. Sie bezieht sich nur auf den einzuhaltenden Verpflichtungsrahmen, der in der gemeindli-
chen Haushaltssatzung durch Beschluss des Rates der Gemeinde festgesetzt wurde (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 
1 Buchstabe d GO NRW).  
 
In diesem betragsmäßigen Rahmen müssen sich die zulässigen Veränderungen aus der Ausführung der Haus-
haltswirtschaft durch die Gemeinde bewegen. Die getroffene Regelung ist dabei als notwendig anzusehen, um 
das Budgetrecht des Rates nicht einzuschränken. In den Fällen, in denen gleichwohl ein weiterer Bedarf an Ver-
pflichtungsermächtigungen bei der Gemeinde besteht, kann dieser Bedarf nur im Rahmen einer Nachtragssat-
zung befriedigt werden (vgl. § 81 GO NRW). Dafür ist dann der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbe-
trag der Verpflichtungsermächtigungen entsprechend zu verändern.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 14 
Investitionen 

 
(1) Bevor Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen beschlossen und im Haushaltsplan aus-
gewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsver-
gleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 33 Abs. 2 und 3 und 
der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. 
 
(2) 1Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzplan erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kos-
tenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maß-
nahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der 
Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigefügt ist. 2Die Unterlagen müssen auch die voraus-
sichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter, und die für die Dauer der Nutzung 
entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen. 
 
(3) Vor Beginn einer Investition unterhalb der festgelegten Wertgrenzen muss mindestens eine Kostenberech-
nung vorliegen. 
 
 
Erläuterungen zu § 14: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die gemeindliche Investitionstätigkeit 
 
1.1 Der Begriff „Investitionstätigkeit“ 
 
Die gemeindliche Aufgabenerfüllung erfordert eine Vielzahl von Vermögensgegenständen, die von der Gemeinde 
angeschafft oder hergestellt werden müssen. Die Entscheidungen der Gemeinde über die Vornahme von Investi-
tionen bauen regelmäßig auf einem dringenden Bedarf im Rahmen der Aufgabenerfüllung auf. Die Gemeinde 
muss neben den Erfordernissen der Finanzierung und den Folgekosten in Form jährlicher Haushaltsbelastungen 
über die Nutzungszeit auch verschiedene fachliche Aspekte, von den aufgabenbezogenen Vorgaben bis hin zu 
den baufachlichen Erfordernissen berücksichtigen. Als gemeindliche „Investitionstätigkeit“ wird daher die Anlage 
von Finanzmitteln der Gemeinde in materielle und immaterielle Wirtschaftsgüter bezeichnet, die für die Gemeinde 
von Nutzen sind. Die dazu notwendigen Geldmittel dürfen jedoch nur zur Gestaltung der gemeindlichen Aufga-
benerfüllung eingesetzt werden.  
 
Für die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen zur Investitionstätigkeit kommt es deshalb darauf an, ob 
die Zahlungsströme vermögenswirksam sind, d.h. der Veränderung des Vermögens durch Anschaffungen oder 
Veräußerungen von Vermögenswerten dienen. Die Zahlungen müssen zudem dazu bestimmt sein, der Aufga-
benerfüllung der Gemeinde zu dienen. Unter diese Vorgaben fallen der Erwerb und die Veräußerung von Gegen-
ständen des Anlagevermögens und von sonstigen finanziellen Vermögenswerten, z. B. die Anlage von vorhande-
nen Finanzmittelbeständen (keine Kreditaufnahme für eine Geldanlage) in Wertpapieren oder auch von Grund-
stücken, die wegen einer beabsichtigten kurzfristigen Veräußerung in der gemeindlichen Bilanz im Umlaufvermö-
gen anzusetzen sind.  
 
Die Bilanzierung von gemeindlichen Vermögensgegenständen ist allein nicht ausschlaggebend dafür, ob die 
Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes für die Gemeinde eine Investition darstellt, denn 
der Begriff „Investition“ ist vorrangig auf den haushaltsrechtlichen Finanzierungsvorgang ausgerichtet. Bei der 
Veranschlagung von Auszahlungen für gemeindliche Investitionen im Finanzplan ist zudem darauf zu achten, 
dass diese als Herstellungskosten oder Anschaffungskosten der Gemeinde nach § 33 Absatz 2 und 3 GemHVO 
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NRW zu bewerten sind und daher zu einem in der gemeindlichen Bilanz aktivierbaren Vermögensgegenstand 
führen. Diese Sachlage besteht unabhängig von haushaltsrechtlichen Wertgrenzen, z. B. nach § 33 Absatz 4 
GemHVO NRW, und den vom Rat der Gemeinde festgelegten Wertgrenzen.  
 
Nur in den Fällen eines bilanziellen Ansatzes dürfen die zu leistenden Auszahlungen der Gemeinde der gemeind-
lichen Investitionstätigkeit zugeordnet werden. In den Fällen, in denen dagegen kein neues gemeindliches Ver-
mögen geschaffen wird, sind die von der Gemeinde geleisteten Zahlungen als „Erhaltungsaufwand bzw. Instand-
haltungsaufwand oder als Unterhaltungsaufwand“ zu qualifizieren. Derartige Auszahlungen stellen dann lediglich 
gemeindliche Aufwendungen dar und sind deshalb im Ergebnisplan der Gemeinde zu veranschlagen. Sie dürfen 
nicht mit Krediten für Investitionen finanziert werden (vgl. § 86 GO NRW). 
 
 
1.2 Die Feststellung des Investitionsbedarfs 
 
Im NKF haben die Vorschriften über die Planung und Vorbereitung von Investitionsmaßnahmen der Gemeinde 
und deren Veranschlagung im gemeindlichen Haushalt eine besondere Bedeutung. Durch die Investitionstätigkeit 
der Gemeinde werden dauerhafte Vermögenswerte zur Durchführung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung ge-
schaffen, aber auch durch die Nutzung dieser Vermögensgegenstände jährliche Haushaltsbelastungen über die 
Nutzungszeit verursacht. Die Entscheidung der Gemeinde über die Vornahme von Investitionen muss daher auf 
einem dringenden Bedarf aufbauen und neben den Erfordernissen der Finanzierung und den Folgekosten auch 
verschiedene fachliche Aspekte berücksichtigen, von den aufgabenbezogenen Vorgaben bis hin zu den baufach-
lichen Erfordernissen.  
 
Eine gemeindliche Investition bietet deshalb hinsichtlich der Aufgabenerfüllung der Gemeinde und ihrer wirt-
schaftlichen Lage sowohl Chancen aber auch Risiken für die Gemeinde. Die gemeindliche Investition kann aber 
auch neue Möglichkeiten für die Erledigung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung eröffnen. Die Entscheidung der 
Gemeinde zur Durchführung einer Investition muss deshalb auch eine Zukunftsorientierung aus ihrer Aufgabener-
füllung heraus beinhalten, dem der langfristige Charakter einer Investition und eine dauerhafte Nutzbarkeit ent-
sprechen müssen. Eine Entscheidung über eine gemeindliche Investition darf daher nicht nur aus Gesichtspunk-
ten der Machbarkeit gefällt werden, sondern muss den Nutzen und den Bedarf für die Bürgerinnen und Bürgern 
berücksichtigen.  
 
 
1.3 Die Beachtung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
 
Die Veranschlagung von gemeindlichen Investitionen im Haushaltsplan bzw. im Finanzplan (vgl. §§ 3 und 11 
GemHVO NRW) setzt voraus, dass von der Gemeinde die Haushaltsgrundsätze „Wirtschaftlichkeit“ und „Spar-
samkeit“ (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW) sowie der Haushaltsgrundsatz, dass die Gemeinde die Finanzierung ihrer 
Investitionen sicherzustellen hat (vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW), beachtet worden sind. Diese Grundsätze sollen 
dazu beitragen, dass gemeindliche Investitionsentscheidungen auch unter Berücksichtigung wichtiger haushalts-
wirtschaftlicher Wertgrößen und weiterer Aspekte, z. B. der Folgekosten, getroffen werden. Die Entscheidung der 
Gemeinde, ein Wirtschaftsgut bzw. einen nutzbaren Vermögensgegenstand zur öffentlichen Nutzung verfügbar 
zu machen und auf Dauer (langfristig) verfügbar zu halten, ist der Auslöser von künftigen haushaltswirtschaftli-
chen Belastungen. Die sich daran anschließende gemeindliche Investition setzt dabei nur den Rahmen für die in 
den Folgejahren tatsächlich entstehenden Belastungen. 
 
Bei der Planung von gemeindlichen Investitionen sollen deshalb Verfahren zur Anwendung kommen, mit deren 
Hilfe mehrere Möglichkeiten der Durchführung einer gemeindlichen Investition von der Gemeinde bewertet und 
die Folgen abgeschätzt werden können. Diese Vorgabe erfordert, in die Planung alle sachlichen Gegebenheiten, 
Wertgrößen und Informationen einzubeziehen, die sich auf den Lebenszyklus einer gemeindlichen Vermögens-
gegenstandes wirtschaftlich auswirken. Der Gemeinde soll dadurch eine Beurteilung und Entscheidung unter 
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wirtschaftlichen Gesichtspunkten ermöglicht werden, denn es gilt auch, künftige Vermögensschäden für die Ge-
meinde durch eine unwirtschaftliche Investition zu vermeiden. Die Gemeinde hat deshalb möglichst eine nachhal-
tige Gesamtbetrachtung der geplanten Investitionsmaßnahme vorzunehmen. Diese Betrachtung sollte in zeitli-
cher Hinsicht von der Planung und Durchführung der Investitionen über die Inbetriebnahme und Nutzung bis zum 
Abgang des betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstandes reichen.  
 
Die Erfüllung dieser Erfordernisse sollte die Gemeinde zum Anlass nehmen, auch die Finanzierung ihrer Investiti-
onen entsprechend zukunftsorientiert vorzunehmen. Es ist regelmäßig nicht ausreichend, den Auszahlungsbedarf 
für eine gemeindliche Investition nur bezogen auf den Planungszeitraum bzw. auf die Veranschlagung im Haus-
haltsplan zu ermitteln. Die Gemeinde muss auch soweit möglich zusätzlich zu den allgemeinen Preis- und Kos-
tensteigerungen die sich aus der Fachtechnik oder den Materialien oder anderen nutzungsbezogenen Bedingun-
gen ergebenden Preisveränderungen so frühzeitig wie möglich in ihre Kostenkalkulation einbeziehen.  
 
Bei einer solchen Betrachtung und Bewertung soll die Gemeinde auch die Prozesse und internen Leistungsbe-
ziehungen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung nicht unberücksichtigt lassen. Ein Gebot zur Einbeziehung 
der örtlichen Sachlage in die Betrachtung besteht ebenso für die Folgekosten aus der Nutzung des Vermögens-
gegenstandes als voraussichtlich entstehende Aufwendungen in den Jahren der Nutzung des gemeindlichen 
Vermögensgegenstandes. Für die Gemeinde stehen i.d.R. haushaltswirtschaftliche und bautechnische Verfahren 
zur Verfügung, um bei einer Investitionsmaßnahme wirtschaftlich zu handeln und die notwendige Transparenz 
darüber zu schaffen.  
 
 
1.4 Die Wirkungen auf die Haushaltsplanung 
 
Die gemeindliche Investitionstätigkeit in Form der Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen 
verändert daher die gemeindliche Vermögenslage. Sie wird insgesamt, bezogen auf den Abschlussstichtag eines 
Haushaltsjahres, durch die Wertansätze für die vorhandenen Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der 
gemeindlichen Bilanz aufgezeigt (vgl. § 41 Absatz 3 GemHVO NRW). Dabei wird das gemeindliche Vermögen in 
Anlagevermögen (zum Gebrauch bestimmt) und Umlaufvermögen (zum Verbrauch bestimmt) unterschieden. Die 
Gemeinde muss daher für die haushaltsmäßige Veranschlagung und den Nachweis im gemeindlichen Jahresab-
schluss aus ihrer Investitionstätigkeit und der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus eine sachgerechte Unter-
scheidung zwischen der Anschaffung oder Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes (gemeind-
liche Investition), dem Instandhaltungsaufwand und dem Unterhaltungsaufwand vornehmen.  
 
Diese Trennung ist wegen der möglichen Kreditaufnahme für Investitionen (vgl. § 86 GO NRW) unerlässlich. Sie 
wirkt sich auch auf die Darstellung einer den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Vermögenslage in der 
Bilanz im Jahresabschluss der Gemeinde aus (vgl. § 95 Absatz 1 GO NRW). Es gilt deshalb, die haushaltsmäßi-
gen Wirkungen neuer gemeindlicher Investitionen realistisch einzuschätzen und darzulegen bzw. nachzuweisen. 
Eine ordnungsgemäße Investitionsplanung muss daher den Nachweis erbringen können, dass eine Investition 
durch die Gemeinde der geeignete Weg zur konkreten Umsetzung und dauerhaft vorzunehmenden Erfüllung der 
nicht verzichtbaren gemeindlichen Aufgabe ist. 
 
 
1.5 Der Lebenszyklus von gemeindlichem Vermögen 
 
Im Lebenszyklus des gemeindlichen Vermögens entstehen mehrere Phasen, in denen von der Gemeinde unter-
schiedliche Entscheidungen im Rahmen ihrer Investitionstätigkeit getroffen werden müssen. Insbesondere bei 
größeren Investitionen und bei langfristigen Nutzungen von Wirtschaftsgütern bedarf es einer sorgfältigen Ablauf-
betrachtung und Beurteilung über die aufgabenbezogenen Rahmenbedingungen und die mehrjährigen finanziel-
len Auswirkungen von der Bedarfsfeststellung über die Planung einschließlich der Anschaffung oder Herstellung 
und den Folgekosten bis zur Aufgabe der Nutzung des gemeindlichen Objektes. Die Entwicklung der Aufgabener-
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füllung und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde beeinflussen dabei den Ablauf des Lebenszyklus von 
gemeindlichem Vermögen erheblich. Der Lebenszyklus lässt sich in vier Phasen untergliedern, in denen unter-
schiedliche Maßnahmen und Kosten bei der Gemeinde anfallen (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Lebenszyklus bei gemeindlichen Investitionen 

 
 

ZYKLUSPHASEN 
 

INHALTE 

Bedarfsfeststellung 

 
- Aufgaben- und Bedarfsanalyse 
- Vergleichsbetrachtungen 
- Kostenschätzung (Erstellungs- und Folgekosten 
- Finanzierungsprognose 

 

Haushaltsplanung 

 
- Aufnahme in das Investitionsprogramm 
- Einbeziehung in die mittelfristige Finanzplanung 
- Veranschlagung im Finanzplan 

 

Herstellung und Nutzung 

 
- Realisierung und Inbetriebnahme 
- Zweckentsprechende Nutzung 
- Instandhaltung und Unterhaltung 

 

Stilllegung 

 
- Gebrauchszweckanalyse 
- Aufgabe der Nutzung 
- Verkauf/Abriss 

 
Abbildung 361 „Der Lebenszyklus bei gemeindlichen Investitionen“ 

 
Jeder Vermögensgegenstand der Gemeinde durchläuft i.d.R. diesen Lebenszyklus. Es bietet sich daher für die 
Gemeinde über die Aufstellung eines Investitionsprogramms hinaus an, bezogen auf das einzelne Wirtschaftsgut, 
die dem Lebenszyklus zugrunde liegenden Daten in der gesamten Nutzungszeit für die Haushaltswirtschaft sowie 
für Vergleichs- und Bedarfszwecke gesondert verfügbar zu halten, soweit nicht die gemeindliche Anlagenbuchhal-
tung bereits identische Daten enthält. Entsprechend den örtlichen Gegebenheiten ist es ggf. im Einzelfall erforder-
lich, eine Verknüpfung zwischen den vermögensmäßigen Daten der Anlagenbuchhaltung den haushaltsmäßigen 
Bewirtschaftungsdaten herzustellen. 
 
 
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen Dritter 
 
Die Gemeinde gewährt vielfach im Rahmen ihrer gemeindlichen Aufgabenerfüllung auch investive Zuwendungen 
an Dritte, weil diese vermögenswirksame Maßnahmen durchführen, um die ihnen von der Gemeinde übertragene 
Aufgabe durchführen zu können. Insgesamt gesehen führt die Gemeinde durch diese Art der Gewährung investi-
ver Zuwendungen an Dritte sachlich erforderliche Investitionsförderungsmaßnahmen durch. Diese örtlichen För-
derungsmaßnahmen werden im NKF haushaltsmäßig wie gemeindliche Investitionsmaßnahmen behandelt, wenn 
bestimmte Voraussetzungen für die gemeindliche Bilanzierung erfüllt werden, z. B. eine Aktivierbarkeit in der 
gemeindlichen Bilanz gegeben ist. 
 
 Eine gesonderte haushaltsrechtliche Regelung sowie die ausdrückliche Nennung dieses Begriffes im NKF ist 
deshalb entbehrlich geworden und z.B. in der Vorschrift über die Aufnahme von Krediten für Investitionen nicht 
mehr enthalten (vgl. § 86 GO NRW). Die von der Gemeinde gezahlten Zuwendungen für Investitionen Dritter sind 
daher im gemeindlichen Finanzplan unter der Investitionstätigkeit der Gemeinde zu veranschlagen, wenn die 
Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des damit angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes wird 
und dieser dann in der gemeindlichen Bilanz zu aktivieren ist (vgl. § 3 Absatz 1 Nummer 24 und § 43 Absatz 2 
Satz 1 GemHVO NRW). Derartige gemeindliche Zuwendungen sind auch dann der Investitionstätigkeit der Ge-
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meinde zuzuordnen, wenn die Gemeinde dem Zuwendungsempfänger eine sachliche und zeitliche (mehrjährige) 
Verpflichtung auferlegt hat (zweckbezogene Gegenleistungsverpflichtung des Dritten).  
 
Diese Gegenleistungsverpflichtung ist unter der Rechnungsabgrenzung auf der Aktivseite der gemeindlichen 
Bilanz anzusetzen (vgl. § 43 Absatz 2 Satz 2 GemHVO NRW). Eine Zweckbindungsfrist, die aus Sicht des Zu-
wendungsgebers zu betrachten und lediglich auf einen möglichen Rückzahlungsanspruch der Gemeinde ausge-
richtet ist, bleibt dagegen bei der bei Rechnungsabgrenzungsposten vorzunehmenden zeitlichen Festlegung 
unberücksichtigt. In Einzelfällen kann es wegen einer mengenbezogenen Gegenleistungsverpflichtung ggf. auch 
zu einer Aktivierung eines Rechts der Gemeinde unter den immateriellen Vermögensgegenständen des gemeind-
lichen Anlagevermögens kommen (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.1 GemHVO NRW). In den Fällen, in denen da-
gegen gemeindliche Zuwendungen ohne besondere Verpflichtungen an Dritte gewährt werden, besteht keine 
Aktivierungsmöglichkeit für die Gemeinde. Derartige gemeindliche Zuwendungen stellen dann gemeindliche 
Transferaufwendungen dar und sind von der Gemeinde in ihrer Ergebnisrechung zu erfassen.  
 
 
3. Das örtliche Investitionsprogramm 
 
Die gemeindliche Investitionstätigkeit erfordert einen ständigen Überblick über die geplanten, in der Ausführung 
befindlichen und die abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen. Dabei reicht es regelmäßig nicht aus, der örtli-
chen Betrachtung und Beurteilung den durch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung abgedeckten fünfjäh-
rigen Zeitraum zugrunde zu legen. Den Beginn der gemeindlichen Investitionsbetrachtung hat die Gemeinde 
eigenverantwortlich festzulegen. Er ist u.a. davon abhängig, aus welchem Anlass und auf welcher Ausgangsbasis 
die Gemeinde eine projekt- oder objektbezogene Investitionsmaßnahme erstmalig in Angriff nimmt. Vielfach ist 
die Aufnahme einer Maßnahme in das örtliche Investitionsprogramm ein solcher Anlass mit oftmals bereits eini-
gen Konkretisierungen hinsichtlich des Umfanges der Maßnahme und der voraussichtlichen Zeitdauer.  
 
Die Aufstellung eines örtlichen Investitionsprogramms durch die Gemeinde unterstützt in diesem Zusammenhang 
den notwendigen Gesamtüberblick über die künftigen gemeindlichen Investitionen. Das Programm bietet sich 
gleichzeitig als Vorausschau für Unterstützung zur mehrjährigen haushaltsmäßigen Veranschlagung bzw. als 
wichtige Vorstufe dazu an. Ein solches Investitionsprogramm sollte alle gemeindlichen Investitionsmaßnahmen 
bis zu dem Zeitpunkt enthalten, in dem der angeschaffte oder hergestellte Vermögensgegenstand für die ge-
meindliche Aufgabenerfüllung verfügbar bzw. in Betrieb genommen werden kann.  
 
Es ist dabei sachgerecht, ausgehend vom Beschluss des Rates über die Auftragsvergabe und die Durchfüh-
rungsphase bis hin zur Inbetriebnahme, den Status der Durchführung jeweils in Jahresabschnitten entsprechend 
dem Haushaltsjahr nachzuhalten. Die dazu erforderliche Zeitreihe kann dabei grundsätzlich über den gemeindli-
chen Finanzplanungszeitraum hinausgehen. Soweit jedoch bereits gemeindliche Investitionen mit ihren jahresbe-
zogenen Beträgen im Haushaltsplan der Gemeinde veranschlagt worden sind, sollte dieser Sachverhalt auch im 
Investitionsprogramm erkennbar sein. 
 
Das gemeindliche Investitionsprogramm, das haushaltsrechtlich nicht mehr zusätzlich zum gemeindlichen Haus-
haltsplan und zur mehrjährigen Finanzplanung aufzustellen ist, stellt daher ein Controlling- und Steuerungs-
instrument für die gemeindliche Investitionstätigkeit dar. Es kann so aufgebaut werden, dass auch die vorgesehe-
nen einzelnen Investitionen näher bestimmt werden und dabei erkennen lassen, welche Einzelmaßnahmen künf-
tig für die Gemeinde in Betracht kommen, wobei durchaus Alternativen offenbleiben, ggf. auch im Investitionspro-
gramm angegeben werden sollten. Zu jeder großen Investitionsmaßnahme, die später wegen der örtlichen Wert-
grenze als Einzelmaßnahme im Teilfinanzplan des gemeindlichen Haushaltsplans zu veranschlagen ist, bieten 
sich mindestens die haushaltsmäßig erforderlichen Angaben und Erläuterungen in Abhängigkeit vom Fortschritt 
der Planung und Durchführung an. Außerdem sollte zu den einzelnen Maßnahmen angegeben werden, um wel-
che Art von gemeindlicher Investition es sich handelt.  
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Für eine Darstellung von Investitionen im gemeindlichen Investitionsprogramm bietet sich die Gliederung des 
Anlagevermögens in der gemeindlichen Bilanz an (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2 und 1.3 GemHVO NRW) an. 
Dabei sollte aus dem gemeindlichen Investitionsprogramm auch erkennbar sein, für welche Aufgabenerfüllung 
der Gemeinde eine Investitionsmaßnahme vorgesehen ist. Hinsichtlich der aufgabenbezogenen Zuordnung bietet 
sich dabei die produktorientierte Gliederung der Teilpläne des gemeindlichen Haushaltsplans an, an, denn die 
Zahlungen für die Investitionsmaßnahmen sind im Teilfinanzplan dieser Teilpläne haushaltsmäßig und haushalts-
jahrbezogen zu veranschlagen. Dadurch wird die vorgesehene spätere fachliche Nutzung der anzuschaffenden 
oder herzustellenden Vermögensgegenstände im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung von Anfang an 
transparent und nachvollziehbar gemacht. 
 
In den Fällen, in denen für je nach Fortschritt der örtlichen Planung, bereits Baupläne und/oder Kostenberech-
nungen sowie andere Planunterlagen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maß-
nahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der 
Folgekosten einschließlich der Dauer der Nutzung ersichtlich sind, sollten in das gemeindliche Investitionspro-
gramm aussagekräftige Informationen daraus zu den Einzelmaßnahmen aufgenommen werden. Eine Einschät-
zung, ob es ggf. zu einer Kostenbeteiligung Dritter kommen wird, oder die Investition nur mit Eigenmitteln finan-
ziert werden muss, sollte in diesem Zusammenhang nicht fehlen, denn die Entscheidung über die Finanzierung 
einer Investitionsmaßnahme beginnt nicht erst mit ihrer Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan. Die 
Angaben können dabei in einem gesonderten Erläuterungsbericht zusammengefasst werden. Ein solcher Bericht 
kann zudem termingebunden werden und dann z. B. jährlich wie ein Statusbericht genutzt sowie im Rahmen des 
gemeindlichen Berichtswesens dem Rat vorgelegt werden. 
 
 
4. Die Kontrolle gemeindlicher Investitionen 
 
Die Umsetzung einer gemeindlichen Investitionsentscheidung erfordert eine entsprechende Veranschlagung der 
dafür voraussichtlichen zu leistenden Auszahlungen unter der Investitionstätigkeit der Gemeinde im gemeindli-
chen Finanzplan, soweit die Maßnahmenplanung der Gemeinde als abgeschlossen betrachtet werden kann. 
Daraus erwachsen finanzielle Leistungen der Gemeinde, z. B. in Form von Auszahlungen entsprechend dem 
Ausführungsstand der Anschaffung oder Herstellung des vorgesehenen gemeindlichen Vermögensgegenstandes 
sowie ausreichende Nachweise im Rahmen der dadurch aus zeitlicher Sicht berührten gemeindlichen Jahresab-
schlüsse.  
 
Insbesondere ist nicht nur in der Erwerbsphase und zum Zeitpunkt der Übernahme, sondern auch während der 
Nutzungszeit eine fachbezogene wie auch haushaltsmäßige Kontrolle der Einhaltung der von der Gemeinde 
beschlossenen Vorgaben durch Soll-/Ist-Vergleiche zu gewährleisten. Die Gemeinde hat dazu eigenverantwort-
lich über die Art und den Umfang einer Kontrolle in der Lebenszeit von gemeindlichen Investitionen zu entschei-
den. Zu einer solchen Kontrolle können unterschiedliche Tatbestände in den einzelnen Phasen der gemeindli-
chen Investition gehören, die zudem ein unterschiedliches Handeln durch die Gemeinde oder durch Dritte bedin-
gen. Mögliche Kontrollgegenstände werden nachfolgend beispielhaft aufgeführt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Kontrolle gemeindlicher Investitionen 

 
 

KONTROLL- 
PHASEN 

 
FACHBEZOGENE  

UND HAUSHALTSMÄßIGE KONTROLLE 

 
Planungsphase 

 

 
- Kontrolle der Umsetzung der Planideen 
- Kontrolle der Festlegung eines Standortes 
- Kontrolle der Einhaltung von Beteiligungen Dritter 
- Kontrolle der Finanzierungsvorschläge 
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Die Kontrolle gemeindlicher Investitionen 

 
 

KONTROLL- 
PHASEN 

 
FACHBEZOGENE  

UND HAUSHALTSMÄßIGE KONTROLLE 

 
Erwerbsphase 

 

 
- Kontrolle der Art der Anschaffung oder Herstellung 
- Kontrolle der Kosten und Auszahlungen 
- Kontrolle der Einhaltung von Terminen 
- Kontrolle der fachlichen Konzeption 
 

 
Inbetriebnahme 

 

 
- Kontrolle der Einhaltung der fachlichen Gesamtkonzeption 
- Kontrolle der Einhaltung der Finanzierung 
- Kontrolle der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme 
- Kontrolle der Einhaltung rechtlicher Vorgaben 
- Kontrolle der Nutzbarkeit 
 

 
Nutzungsphase 

 

 
- Kontrolle der tatsächlichen Nutzung 
- Kontrolle der Unterhaltungsaufwendungen 
- Kontrolle des technischen Zustandes 
- Kontrolle besonderer örtlicher Vorgaben 
 

Abbildung 362 „Die Kontrolle gemeindlicher Investitionen“ 
 
Bei der Kontrolle gemeindlicher Investitionen muss die Gemeinde aber auch die Interessen Dritter berücksichti-
gen. Das Land oder andere Zuwendungsgeber können z. B. in Einzelfällen verlangt haben, dass zur Sicherung 
der zweckentsprechenden Verwendung der gewährten Zuwendungsmittel die Gemeinde als Zuwendungsemp-
fänger besondere örtliche Kontrollmechanismen einrichtet. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Wirtschaftlichkeitsvergleich vor Investitionsmaßnahmen): 
 
1.1 Die Wertgrenze für Investitionen 
 
1.1.1 Die Festlegung einer Wertgrenze  
 
Das NKF enthält haushaltsrechtliche Grundsätze über die Planung und Vorbereitung von gemeindlichen Investiti-
onsmaßnahmen. Unter dem Ziel der Stärkung des Budgetrechts des Rates ist daher sachgerecht die Festlegung 
einer Wertgrenze für die Abgrenzung von kleinen und großen Investitionen bestimmt worden. Der Rat der Ge-
meinde hat unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse eigenverantwortlich (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h 
GO NRW) eine geeignete und sachgerechte Wertgrenze für die Abgrenzung der gemeindlichen Investitionen 
festzulegen, die als Einzelmaßnahmen im gemeindlichen Finanzplan zu veranschlagen sind (vgl. § 3 GemHVO 
NRW). Dadurch erhält die gemeindliche Verwaltung eine Rahmenvorgabe für die Planung und Ausführung und 
den Nachweis von Investitionen der Gemeinde.  
 
Der Gemeinde bleibt es aber überlassen, ob durch den Rat der Gemeinde eine Wertgrenze einheitlich für alle 
gemeindlichen Investitionsmaßnahmen oder eine Wertgrenze differenziert nach dem Volumen der Investitions-
maßnahmen oder auch abhängig von den haushaltsmäßigen Produktbereichen, festgelegt wird. Außerdem ob-
liegt es der Eigenverantwortung der Gemeinde, die Geltungsdauer dieser Festlegung zu bestimmen. Diese Frist 
sollte wegen der oftmals mehrjährigen Durchführung von Investitionsmaßnahmen sowie aus Gründen des ord-
nungsgemäßen Verwaltungshandelns längerfristig festgelegt werden.  
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Eine ausschließliche Festlegung in der jährlichen Haushaltssatzung der Gemeinde führt dabei dazu, dass eine 
solche Festlegung nur für das entsprechende Haushaltsjahr gilt, wenn nicht in jeder folgenden Haushaltssatzung 
die gleiche Festlegung erneut getroffen wird. Es bietet sich deshalb an, durch den Rat der Gemeinde eine eigen-
ständige Regelung über die von der gemeindlichen Verwaltung zu beachtenden Wertgrenzen für die gemeindli-
chen Investitionen zu treffen.  
 
Die Festlegung einer Wertgrenze für gemeindliche Investitionsmaßnahmen ist zudem ausreichend und nachvoll-
ziehbar von der Gemeinde zu dokumentieren. Insbesondere wenn örtliche mehrere Wertgrenzen für haushalts-
wirtschaftliche Maßnahmen festgelegt werden und ggf. zusätzlich noch Wesentlichkeitsgrenzen für das haus-
haltswirtschaftliche Handeln bestehen, ist es unerlässlich, nicht nur die getroffenen Festlegungen zu belegen, 
sondern auch alle dafür herangezogenen Kriterien und Faktoren, die bei den Festlegungen berücksichtigt wur-
den, zu benennen und deren Verwendung zu beschreiben, ggf. auch im Einzelnen zu begründen. 
 
 
1.1.2 Die örtliche Ausgestaltung  
 
Über die Festlegung einer örtlichen Wertgrenze nach Art und Umfang hat der Rat im Rahmen seiner gesetzlichen 
Zuständigkeiten zu entscheiden (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW). Er muss dabei die praktikable Hand-
habung durch die gemeindliche Verwaltung im Blick haben und darf seine Entscheidung nicht allein auf den Ge-
sichtspunkt seiner Entlastung stützen. Es bietet sich an, die Höhe der örtlichen Wertgrenze unter Berücksichti-
gung der Investitionstätigkeit der Gemeinde, der erwünschten Steuerungsmöglichkeiten und weiteren örtlichen 
Bedingungen festzulegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die gemeindlichen Investitionen mit einem Volumen, 
das oberhalb der festgelegten Wertgrenze liegt, als Einzelmaßnahmen im gemeindlichen Haushaltsplan zu ver-
anschlagen sind. Eine zu geringe Wertgrenze kann dabei eine steuerungsrelevante Darstellung in der Haushalts-
planung der Gemeinde und im gemeindlichen Jahresabschluss erschweren. 
 
Die örtliche Ausgestaltung der Festlegung der Wertgrenze lässt sowohl eine Wertgrenze für alle örtlichen Investi-
tionsvorhaben quer durch den gemeindlichen produktorientierten Haushalt zu, als auch mehrere Wertgrenzen für 
örtlich abgrenzbare Tatbestände, z. B. nach den Arten der gemeindlichen Investitionsmaßnahmen. In einem sol-
chen Fall kann es gesonderte Wertgrenzen für Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen geben. Auch andere aus örtli-
cher Sicht geeignete Kriterien können für die Festlegung der Wertgrenze herangezogen werden. Die Wertgrenze 
darf außerdem nicht so festgelegt werden, dass die Entscheidung über „größere“ Investitionsmaßnahmen in die 
Hand der Verwaltung gelegt wird und der Rat nur noch bei wenigen Maßnahmen zu beteiligen ist. Die örtliche 
Abgrenzung zwischen erheblichen und nicht erheblichen Investitionsmaßnahmen bleibt im Prinzip erhalten, sollte 
jedoch dauerhaft durch die Festlegung einer Wertgrenze konkretisiert sein.  
 
 
1.1.3 Die Auswirkungen der Festlegung 
 
1.1.3.1 Die Auswirkungen auf die Veranschlagung im Teilfinanzplan 
 
Die Festlegung von örtlichen Wertgrenzen für gemeindliche Investitionsmaßnahmen wirkt sich unmittelbar auf die 
Teilfinanzpläne in den Teilplänen des gemeindlichen Haushaltsplans aus, denn diese sollen vor allem die Finanz-
informationen über die vorgesehenen gemeindlichen Investitionsmaßnahmen enthalten. Die jeweiligen Teilfi-
nanzpläne bestehen aus zwei Teilen. Der Teil A (Zahlungsübersicht) hat mindestens die Einzahlungen und Aus-
zahlungen für Investitionen nach Arten einschließlich der damit verbundenen Verpflichtungsermächtigungen zu 
enthalten und gibt damit ein Bild über das gemeindliche Investitionsvolumen im Haushaltsjahr. Der Teil B enthält 
die veranschlagten einzelnen Investitionsmaßnahmen und weist dazu die Ein- und Auszahlungen für das Haus-
haltsjahr, die Verpflichtungsermächtigungen und die bereitgestellten Finanzmittel sowie die gesamten getätigten 
Zahlungen aus.  
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 14 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1501 

 
1.1.3.2 Die Auswirkungen auf die Aufstellung einer Nachtragssatzung 
 
Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder 
Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine 
Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann, oder bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwen-
dungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendun-
gen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen (vgl. § 81 Absatz 2 Nummer 1 und 
2 GO NRW).  
 
Für die Abgrenzung der Erheblichkeit als unbestimmten Rechtsbegriff in dieser Vorschrift bietet sich eine örtliche 
Regelung durch die Gemeinde an, wie sie auch für die Wertgrenzen für gemeindliche Investitionen zu treffen ist, 
z. B. in der Haushaltssatzung nach § 78 GO NRW. Eine solche Festlegung wirkt sich dann gleichzeitig auch auf 
den gemeindlichen Nachtragshaushaltsplan aus (vgl. § 10 GemHVO NRW). Es wird in dieser Vorschrift z. B. 
bestimmt, dass Beträge unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen für Investitionen unberücksichtigt blei-
ben können, wenn im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge oder Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kürzungen 
von Aufwendungen oder Auszahlungen vorgenommen werden, die zur Deckung über- und außerplanmäßiger 
Aufwendungen oder Auszahlungen dienen.  
 
 
1.1.4 Der Verzicht auf eine Wertgrenze 
 
In den Fällen, in denen der Rat der Gemeinde jedoch auf die Festlegung einer Wertgrenze für gemeindliche In-
vestitionen verzichtet, können die gesetzlich möglichen Vereinfachungen von der Gemeinde nicht genutzt wer-
den. Alle Investitionsmaßnahmen der Gemeinde bedürfen dann unabhängig von dem jeweiligen Investitionsvolu-
men der Zustimmung des Rates. Sie sind zudem als Einzelmaßnahmen im gemeindlichen Teilfinanzplan der 
haushaltsmäßigen Teilpläne zu veranschlagen (vgl. § 4 Absatz 4 Satz 2 GemHVO NRW). Ein solcher nicht zwin-
gend erforderlicher Aufwand sollte vor Ort möglichst vermieden werden. Der Rat der Gemeinde und die gemeind-
liche Verwaltung sollten sich daher immer um eine einvernehmliche und sachgerechte Festlegung einer oder 
mehrerer Wertgrenzen für gemeindliche Investitionen bemühen. 
 
 
1.2 Die Verpflichtung zur wirtschaftlichsten Lösung  
 
1.2.1 Allgemeine Bedingungen 
 
Durch diese Vorschrift wird die Gemeinde verpflichtet, vor einem Beschluss des Rates über örtliche Investitions-
maßnahmen und deren Veranschlagung im Haushaltsplan die für sie wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Dazu 
gehört, die Kosten der Maßnahme und die nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haus-
haltsbelastungen festzustellen, aber auch Frage zu beantworten, ob der künftige Besitz des Vermögensgegen-
standes so gewichtig ist, dass ggf. hingenommen wird, dass künftige Aufwendungen die möglichen Erträge aus 
dem Besitz übersteigen.  
 
Die Verpflichtung zur wirtschaftlichsten Lösung bei Investitionsmaßnahmen bedingt nicht, dass die Gemeinde 
unabhängig vom Volumen der Investitionsmaßnahmen ausgefeilte Kostenvergleiche durchführen muss. Gleich-
wohl muss die Gemeinde mehrere Möglichkeiten zur Realisierung einer Investition in Betracht ziehen. Sie hat bei 
einer gemeindlichen Investition möglichst durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich vorzunehmen, mindestens aber 
durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde 
wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Die dafür erforderliche Vorgehensweise sowie das erzielte Ergebnis sind 
von der Gemeinde zu dokumentieren. 
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Die Vorgabe für die Gemeinde, einen Wirtschaftlichkeitsvergleich vor der Veranschlagung einer Investitionsmaß-
nahme im gemeindlichen Haushaltsplan durchzuführen, beschränkt solche Untersuchungen nicht auf diesen 
Zeitpunkt. Die Gemeinde kann vielmehr auch während der Durchführung der Investitionsmaßnahme oder nach 
deren Abschluss eigenverantwortlich gesonderte Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Sinne einer Erfolgskon-
trolle vornehmen. Sie hat dabei auch über deren Umfang sowie die darin einzubeziehenden Aspekte zu entschei-
den, sodass neben den ermittelbaren Kosten der Investitionsmaßnahme z. B. auch Kosten- und Nutzenaspekte 
berücksichtigt werden können. 
 
 
1.2.2 Der Wirtschaftlichkeitsvergleich 
 
1.2.2.1 Zwecke des Wirtschaftlichkeitsvergleichs 
 
Bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten für die Durchführung einer gemeindlichen Investition soll die 
Gemeinde einen Wirtschaftlichkeitsvergleich durchführen, um die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu 
ermitteln. Diese Regelung baut einerseits auf den grundlegenden Haushaltsgrundsätzen der Wirtschaftlichkeit, 
Effizienz und Sparsamkeit auf (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW). Andererseits auf dem Erfordernis, dass die Ge-
meinde eine maßgebliche Entscheidungsgrundlage für die Umsetzung vorgesehener gemeindlicher Investitions-
maßnahmen herstellen soll. Die Gemeinde muss daher möglichst alle für die gemeindliche Investition infrage 
kommenden Alternativen betrachtet und beurteilen, um die wirtschaftlich geeignetste Lösung zu finden. In diese 
Auswahl ist stets auch der Verzicht der Gemeinde auf eine Investition eine der möglichen Alternativen.  
 
Mit dem gesetzlich für sachgerecht angesehenen Wirtschaftlichkeitsvergleich soll gewährleistet werden, dass in 
der treffenden Entscheidung über eine gemeindliche Investition möglichst sämtliche finanziellen Einflussgrößen 
offengelegt und rechnerisch berücksichtigt werden. Es sollen zudem auch objektbezogen die gesamte vorgese-
hene Nutzungszeit für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sowie die Folgekosten in die Betrachtung einbezogen 
werden. Damit kann erreicht werden, dass die wesentlichen Fehlerquellen für eine mögliche Fehlentscheidung 
der Gemeinde ausgeschaltet werden.  
 
Die ordnungsgemäße Durchführung eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs erfordert zudem, dass die in Betracht 
kommenden Möglichkeiten grundsätzlich das gleiche „Aufgabenprogramm“ umfassen, für die Umsetzung der 
gleiche Zeitraum vorgesehen ist und sie möglichst den gleichen finanziellen Umfang haben. In den einzelnen 
Phasen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs werden daher mithilfe der jeweils eingesetzten Instrumente bereits Ent-
scheidungen oder Festsetzungen zu einzelnen von der Gemeinde gesetzten oder gewünschten Gegebenheiten 
getroffen.  
 
 
1.2.2.2 Die Durchführung des Wirtschaftlichkeitsvergleichs 
 
Der gemeindliche Wirtschaftlichkeitsvergleich hat zum Ziel, die Wirtschaftlichkeit einer von der Gemeinde vorge-
sehenen Investitionsmaßnahme festzustellen. Er beinhaltet daher, z. B. eine Bedarfsfeststellung und die Prüfung 
der haushaltsverträglichen Finanzierbarkeit. Dieses Ziel erfordert, dass in eine Wirtschaftlichkeitsrechnung sämt-
liche für die gemeindliche Investition erforderlichen Zahlungsströme transparent und differenziert nach ihrem 
zeitlichen Anfall abgebildet werden, um die finanzwirtschaftlichen Konsequenzen einer Investitionsentscheidung 
möglichst realitätsnah werden zu lassen. Der Vergleich soll daher auch den Zeitraum umfassen bzw. betrachten, 
in dem der vorgesehene zu beschaffende oder herzustellende Vermögensgegenstand voraussichtlich von der 
Gemeinde genutzt wird.  
 
Durch die Vorschrift wird dazu keine bestimmte Art einer Wirtschaftlichkeitsrechnung bzw. Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchung vorgegeben. Die Gemeinde sollte jedoch bei ihren gemeindlichen Investitionsmaßnahmen möglichst 
geeignete Szenarien als Beschreibungen der zukünftigen Entwicklung der gemeindlichen Aufgabe unter Einbe-
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ziehung der gemeindlichen Investition entwickeln. Dabei dürfen auch mögliche Kostensteigerungen nicht außer 
Betracht bleiben. Wegen der immer bestehenden Unsicherheiten bezüglich zukünftiger Entwicklungen ist es wich-
tig, neben einer möglichst präzisen Planung in Anlehnung an die künftigen Erfordernisse auch die maßnahmen-
bezogenen Chancen und Risiken zu identifizieren, die zu Abweichungen von den gemeindlichen Planwerten 
führen können. Es gilt dabei, möglichst Fehlentscheidungen zu vermeiden.  
 
Die Gemeinde muss, abhängig von den örtlichen Verhältnissen, ggf. dabei auch alternative Rahmenbedingungen 
betrachten. Dabei gilt es, alle Kosten der jeweiligen Varianten der gemeindlichen Investitionsmaßnahme offen zu 
legen und in den Vergleich einzubeziehen. In einer Analyse können dabei mit Blick auf die Ziele der Gemeinde 
die Einschätzungen zukünftiger Werte sowie deren Relevanz und Auswirkungen überprüft werden. Anschließend 
gilt es, zutreffende Varianten und Vergleichswerte herzustellen, um eine qualitative Überprüfung zur Realisierung 
der gemeindlichen Investition zu erreichen. Mögliche Verfahren einer Wirtschaftlichkeitsrechnung werden nach-
folgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung 

 
 

VERFAHRENSARTEN 
 

INHALTE 

Statistische Verfahren 

 
- Kostenvergleichsrechnung 
- Gewinnvergleichsrechnung 
- Rentabilitätsrechnung 
- Amortisationsrechnung 

 

Dynamische Verfahren 

 
- Kapitalwertmethode 
- Interne Zinsfußmethode 
- Annuitätenmethode 

 

Kosten-Nutzen-Verfahren 

 
- Kosten-Nutzen-Analyse 
- Nutzwertanalyse 
- Kosten-Wirksamkeitsanalyse 

 
Abbildung 363 „Die Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung“ 

 
Bei einer statischen Wirtschaftlichkeitsrechnung ist zu berücksichtigen, dass in deren Berechnung nicht die ge-
samte Nutzungsdauer eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes betrachtet wird, sondern nur ein Haushalts-
jahr. Bei der dynamischen Wirtschaftlichkeitsberechnung wird zwar die gesamte Nutzungsdauer betrachtet, je-
doch ausschließlich nur „interne“ Effekte berücksichtigt.  
 
Für wichtige örtliche Investitionen muss daher die Gemeinde unter Berücksichtigung ihrer Verpflichtung zum 
wirtschaftlichen Handeln im Sinne des gemeindlichen Ressourcenverbrauchs entscheiden, ob nicht ein Verfahren 
einer Wirtschaftlichkeitsrechnung gewählt wird, das unter dem Oberbegriff „Kosten-Nutzen-Untersuchung“ ange-
wandt werden soll. Das rechnerisch ermittelte Ergebnis im Rahmen eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs oder eines 
Vergleichs der Anschaffungs- oder Herstellungskosten kann dann eine Grundlage für einen offenen Wettbewerb 
oder für eine Leistungsbeschreibung für eine Ausschreibung darstellen. Als weitere Stufe müssen dann die ein-
gegangenen Angebote hinsichtlich der Realisierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahme bewertet und ge-
würdigt werden. Die Entscheidung über die Durchführung des gemeindlichen Vorhabens stellt dann das Ergebnis 
bzw. das Ende des Wirtschaftlichkeitsvergleichs dar.  
 
Seine Fortsetzung findet der Wirtschaftlichkeitsvergleich mit der Ermittlung der bevorzugten Variante oder der 
Möglichkeit für die Umsetzung der vorgesehenen Investition (vorläufiges Ergebnis). Es müssen ggf. auch unter-
schiedliche Qualitätsniveaus berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang muss daher die Gemeinde unter 
Berücksichtigung der örtlichen Erfordernisse eigenverantwortlich bestimmt werden, welches Verfahren einer Wirt-
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schaftlichkeitsrechnung sie für die vorgesehene Investitionsmaßnahme vornehmen will. Sie kann sich dazu z. B. 
an der Arbeitsanleitung „Einführung in die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen“ orientieren, die als Anhang zu den 
VV zu § 7 BHO veröffentlicht worden sind.  
 
 
1.2.3 Der Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
 
1.2.3.1 Die Vorgaben zu einer Kostenvergleichsrechnung 
 
Nach der Vorschrift muss die Gemeinde bei ihren Investitionsmaßnahmen mindestens durch einen Vergleich der 
entstehenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 33 Absatz 2 und 3 GemHVO NRW und der Folge-
kosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermitteln. Diese Vorgaben bedingen unabhängig vom Vo-
lumen einer gemeindlichen Investitionsmaßnahme eine Kostenvergleichsrechnung durchzuführen, deren Min-
destinhalt dabei ebenfalls durch die Vorschrift bestimmt wird. Gleichwohl sollte die Gemeinde die für das geplante 
Objekt relevanten Kosten in diese Vergleichsrechnung einbeziehen.  
 
Die Gemeinde muss daher einerseits einen Vergleich von Kosten vornehmen, die in der Erwerbsphase des ge-
meindlichen Vermögensgegenstandes (Anschaffungs- oder Herstellungskosten) und die in seiner Nutzungsphase 
für die gemeindlichen Aufgaben (Folgekosten) entstehen. Sie muss andererseits aber auch die örtlichen Gege-
benheiten mit in den Vergleich einbeziehen. Eine Kostenvergleichsrechnung kann daher zur Beantwortung der 
Fragestellung beitragen, ob die Gemeinde wegen ihrer Aufgabenerfüllung einen gemeindlichen Vermögensge-
genstand ersetzen oder einen genutzten Vermögensstand verändern will. In diesem Zusammenhang bedarf es 
ggf. noch zusätzlicher Anpassungen, um durch zutreffende Vergleichsgrößen aus einer solchen Kostenver-
gleichsrechnung auch belastbare Daten für die gemeindliche Investitionsentscheidung zu erhalten.  
 
 
1.2.3.2 Die Anschaffungskosten nach § 33 Absatz 2 GemHVO NRW 
 
Die Gemeinde hat für den Kostenvergleich die Anschaffungskosten unter Beachtung des § 33 Absatz 2 GemHVO 
NRW zu ermitteln. Die Berechnung zeigt das nachfolgende Schema (vgl. Abbildung). 
 

 
Die gemeindlichen Anschaffungskosten 

 
 
Anschaffungspreis 
 

 
Kaufpreis 

 
+ Anschaffungsnebenkosten 
 

 
z.B. Bezugskosten, Maklergebühren u.a. 

 
+ Nachträgliche Anschaffungskosten 
 

 
z.B. Umbau, Ausbau, wertverbessernde Maß-
nahmen  

 
- Anschaffungskostenminderungen 
 

 
z.B. Rabatte, Skonti u.a. 

 
Anschaffungskosten 
 

 
Ermittelter Betrag 

Abbildung 364 „Die gemeindlichen Anschaffungskosten“ 
 
Der in dieser gesonderten Vorschrift verwendete Begriff „Anschaffungskosten“ ist aus dem kaufmännischen 
Rechnungswesen übernommen worden. Er beinhaltet alle geleisteten Aufwendungen, die notwendig sind, um 
einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem 
Vermögensgegenstand zugerechnet werden können. Derartige Aufwendungen müssen daher unmittelbar auf das 
Versetzen des Vermögensgegenstandes in einen betriebsbereiten Zustand zurückzuführen sein. Zu den Anschaf-
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fungskosten gehören auch Nebenkosten und Kosten, die nachträglich für den Vermögensgegenstand entstehen. 
Die Anschaffungskosten setzen sich daher aus dem Anschaffungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und den 
nachträglichen Anschaffungskosten zusammen. Eingeräumte Anschaffungskostenminderungen sind in die Ermitt-
lung der gemeindlichen Anschaffungskosten einzubeziehen. 
 
Die Gemeinde darf daher bei einem entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstandes in ihrer Bilanz nur einen 
Vermögenswert in Höhe des für die Anschaffung entrichteten Betrages ansetzen. Jedoch sind Nachlässe auf die 
Anschaffungskosten, z. B. Rabatte, Skonti, dabei in Abzug zu bringen. Erhält die Gemeinde für die Anschaffung 
eines Vermögensgegenstandes von Dritten jedoch Zuwendungen, sind diese nicht in Abzug zu bringen, sondern 
gem. § 43 Absatz 5 GemHVO NRW zu passivieren.  
 
 
1.2.3.3 Die Herstellungskosten nach § 33 Absatz 3 GemHVO NRW 
 
Die Gemeinde hat für den Kostenvergleich die Herstellungskosten unter Beachtung des § 33 Absatz 3 GemHVO 
NRW zu ermitteln. Dabei umfasst der Begriff „Herstellung“ sowohl die Fremdherstellung als auch die Eigenher-
stellung durch die Gemeinde. Der in dieser gesonderten Vorschrift verwendete Begriff „Herstellungskosten“ ist 
aus dem kaufmännischen Rechnungswesen übernommen worden. Er gibt den Wert von selbst erstellten Vermö-
gensgegenständen wieder. Die Herstellungskosten beinhalten alle Kosten, die durch den Verbrauch von Gütern 
oder Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder Verbesserung eines Vermögensgegenstandes verur-
sacht werden. Das folgende Schema zeigt die Zusammensetzung der Herstellungskosten auf (vgl. Abbildung).  
 

 
Die gemeindlichen Herstellungskosten 

 
 
Materialeinzelkosten 
 

 
Materialkosten, die direkt zurechenbar sind. 

 
+ Materialgemeinkosten 
 

 
z. B. Abschreibungen als Kosten im Materialbe-
reich, die nicht direkt zurechenbar sind. 
 

 
+ Fertigungseinzelkosten 
 

 
z. B. Fertigungslöhne, die direkt zurechenbar 
sind.  
 

 
+ Fertigungsgemeinkosten 
 

 
z. B. Energiekosten als nicht zurechenbare 
Kosten im Fertigungsbereich. 
 

 
+ Sonderkosten der Fertigung 
 

 
z. B. auftragsbezogene Kosten wegen Sonder-
anfertigungen.  
 

 
Herstellungskosten 
 

 
Ermittelter Betrag. 

Abbildung 365 „Die gemeindlichen Herstellungskosten“ 
 
Für die Herstellung der Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes können von der Gemeinde jedoch nur 
aufwandsgleiche Kosten - keine kalkulatorischen Kosten - berücksichtigt werden. Die Herstellungskosten ergeben 
sich aus Materialkosten, Fertigungskosten und Sonderkosten der Fertigung. Dagegen dürfen Verwaltungsge-
meinkosten, z. B. Kosten für die Leitung der Verwaltung, Abschreibungen auf die Geschäftsausstattung, nicht in 
die Berechnung einbezogen werden, um in diesem Bereich möglichst Gestaltungsspielräume auszuschließen. 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der Fertigstellungszeitpunkt des neuen gemeindlichen Vermö-
gensgegenstandes für den Beginn der planmäßigen Abschreibungen entscheidend ist. Auch die Abgrenzung von 
eventuell anfallenden nachträglichen Herstellungskosten ist von diesem Zeitpunkt abhängig. Bei der Veranschla-
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gung von Investitionen im gemeindlichen Finanzplan ist aber auch darauf zu achten, dass diese auch als Herstel-
lungskosten nach dieser Vorschrift zu bewerten und in der Bilanz entsprechend zu aktivieren sind. Andernfalls 
sind die Auszahlungen als Unterhaltungsaufwand zu bewerten. Sie stellen dann Aufwendungen dar, die im Er-
gebnisplan zu veranschlagen sind. 
 
 
1.2.3.4 Die Folgekosten  
 
1.2.3.4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Nach der Vorschrift soll die Gemeinde zur Ermittlung der wirtschaftlichsten Lösung bei ihren Investitionsmaßnah-
men in die Kostenvergleichsrechnung nicht nur die entstehenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten, son-
dern auch die Folgekosten der gemeindlichen Investitionsmaßnahme einbeziehen. Die Folgekosten fallen jedoch 
tatsächlich erst in der Nutzungs- bzw. Betriebsphase des neuen gemeindlichen Vermögensgegenstandes an. Sie 
belasten jahresbezogen den Haushalt der Gemeinde über den gesamten Lebenszyklus des gemeindlichen Ver-
mögensgegenstandes.  
 
In den gemeindlichen Kostenvergleich sollten andererseits auch die in der Nutzungs- bzw. Betriebsphase des 
neuen gemeindlichen Vermögensgegenstandes möglicherweise erzielbaren „Deckungsbeiträge“ einbezogen 
werden. Zu den möglichen Folgekosten, die in den Vergleich bzw. die Kostenfolgeabschätzung einzubeziehen 
sind, zählen unterschiedliche Kostenarten oder Aufwendungen der Gemeinde (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Folgekosten gemeindlicher Investitionen 

 

Aufwendungen 
nach 
Arten 

 
- Personalaufwand  
- Unterhaltungsaufwand 
- Abschreibungen als Werteverzehr 
- Aufwendungen für die Finanzierung bei Fremdkapital (Kredite) 
- und weiterer örtlicher Aufwand. 
 

 
Erträge 

nach 
Arten 

 

 
- Entgelte für die Nutzung der gemeindlichen Einrichtung 
-        Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene investive 

Zuwendungen 
-        und weiterer örtlicher Ertrag. 
 

Abbildung 366 „Die Folgekosten gemeindlicher Investitionen“ 
 
In den gemeindlichen Kostenvergleich sollten andererseits auch die in der Nutzungs- bzw. Betriebsphase des 
neuen gemeindlichen Vermögensgegenstandes möglicherweise erzielbaren „Deckungsbeiträge“ einbezogen 
werden. Von der Gemeinde muss dazu geschätzt werden, ob und in welchem Umfang für die spätere Nutzung 
der gemeindlichen Einrichtung tatsächlich auch Entgelte erhoben werden sollen und diese den Aufwendungen als 
Erträge gegenüberstehen. Die Berücksichtigung von Erträgen (Kostendeckungsgrad) ist jedoch nur dann möglich, 
wenn von der Gemeinde für die Ertragserzielung auch entsprechende Nutzungsformen vorgesehen sind, z. B. 
Mehrzweckhallen, Sportstätten oder Altenheime. In diesem Zusammenhang kann ein wirtschaftliches Verhältnis 
zwischen den Folgekosten und den Kosten der Investitionsmaßnahme gebildet werden, das bei der Prüfung als 
einzuhaltende Messgröße dienen kann. 
 
 
1.2.3.4.2 Unterhaltung und Instandhaltung 
 
Die Gemeinde muss im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses die im Haushaltsjahr nicht durchgeführ-
ten Instandhaltungsmaßnahmen einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert haben, wenn sie dafür eine Rückstel-
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lung für unterlassene Instandhaltung in ihrer gemeindlichen Bilanz ansetzen will. Diese Vorgaben setzen eine 
solide und sachgerechte Beurteilung des technischen Zustandes der jeweils betroffenen Sachanlagen der Ge-
meinde zum Abschlussstichtag voraus. Zur Klassifizierung der örtlichen Instandhaltungsmaßnahmen im Sinne 
des gemeindlichen Haushaltsrechts kann z. B. die DIN 31051 herangezogen werden. Danach gehören zur bau-
wirtschaftlichen Instandhaltung die „Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Soll-Zustandes“ von 
Gebäuden, Anlagen und technischen Arbeitsmittel mit Aufbereitung oder Ersatz von Teilen durch festgestellte 
Inspektionsergebnisse. In dieser DIN-Vorschrift wird jedoch der Begriff „Instandhaltung“ sehr weit gefasst, sodass 
danach auch die „vorbeugende Instandhaltung“ in den technischen Rahmen der DIN gehört.  
 
Zur vorbeugenden Instandhaltung sind danach regelmäßig Maßnahmen zu zählen, um einen zuvor definierten 
Sollzustand eines Wirtschaftsgutes (Vermögensgegenstand) zu erhalten. Für derartige Maßnahmen wird haus-
haltswirtschaftlich aber vielfach der Begriff „Unterhaltung“ verwendet, unter dem i.d.R. „laufender Erhaltungsauf-
wand“ verstanden wird, der erforderlich ist, um die gemeindlichen Vermögensgegenstände in einem ordnungs-
gemäßen Zustand für den Gebrauch im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zu erhalten und um grö-
ßere Instandsetzungsmaßnahmen möglichst zu vermeiden. Ausgehend von dem bauwirtschaftlichen Begriff 
„Wiederherstellung“ bietet es sich im haushaltswirtschaftlichen Sinne an, den Begriff „Instandhaltung“ i.V.m. dem 
Begriff „Instandsetzung“ zu benutzen.  
 
Für die Gemeinde bietet es sich auch an, ausgehend von dem bauwirtschaftlichen Begriff „Bewahrung“ die bau-
bezogene Maßnahmen haushaltswirtschaftlich dann der Unterhaltung eines gemeindlichen Vermögensgegen-
standes zuzuordnen, wenn diese der Bewahrung seines Soll-Zustandes im Sinne einer Vorbeugung zur Siche-
rung seiner Nutzung bzw. seines Gebrauchs für die gemeindliche Aufgabenerfüllung dienen. Solche Maßnahmen 
wären dann unter dem haushaltsmäßigen Begriff „Unterhaltung“ und getrennt von den gemeindlichen Instandset-
zungsmaßnahmen zu erfassen. Außerdem sollte bei der örtlichen Entscheidung über die Festsetzung einer Er-
heblichkeitsgrenze bei Instandsetzungen zuvor geklärt werden, ob unterhalb dieser Grenze liegende Maßnahmen 
ggf. grundsätzlich der „Unterhaltung“ als vorbeugende Instandhaltung zuzuordnen sind. Eine solche haushalts-
wirtschaftliche Abgrenzung ermöglicht, die gemeindlichen Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von In-
standhaltung und Unterhaltung sachbezogen zu differenzieren.  
 
 
1.2.4 Die Abgrenzung von Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand  
 
1.2.4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Abgrenzungsfrage zwischen Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand stellt sich insbesondere bei ge-
meindlichen Gebäuden, aber auch bei Straßenbaumaßnahmen und sogar bei immateriellen Vermögensgegen-
ständen. Zur Abgrenzung bei gemeindlichen Gebäuden und bei Straßenbaumaßnahmen werden nachfolgend 
weitere Erläuterungen gegeben. Bei immateriellen Vermögensgegenständen kann es wegen ihrer Einzigartigkeit 
im Grundsatz einen Ersatz oder eine Erweiterung nicht geben, denn i.d.R. zielen die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten der Gemeinde auf den Erhalt eines neuen Vermögenswertes ab. Die Frage, ob bei Veränderungen 
gemeindlicher Vermögensgegenstände von Herstellungskosten oder von Erhaltungsaufwand auszugehen ist, 
bedarf immer einer örtlichen Beurteilung und Abwägung durch die Gemeinde im Einzelfall. Sie ist unter Einbezie-
hung der geplanten Maßnahmen durchzuführen. Gleichwohl besteht auch hier das Erfordernis einer Ermes-
sensausübung durch die Gemeinde. 
 
 
1.2.4.2 Die Herstellungskosten bei gemeindlichen Gebäuden 
 
Nach der Fertigstellung oder Anschaffung eines Gebäudes durch die Gemeinde können weitere Aufwendungen 
für das gemeindliche Gebäude als Herstellungskosten oder Erhaltungsaufwendungen entstehen. Bei der 
Abgrenzung zwischen den Begriffen „Herstellungskosten“ und „Erhaltungsaufwendungen“ ist darauf abzustellen, 
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dass gemeindliche Herstellungskosten nur dann anzunehmen sind, wenn etwas Neues, bisher nicht Vorhandenes 
geschaffen wird. Nachfolgend werden einige Beispiele aufgezeigt, bei denen Herstellungskosten anzunehmen 
sind (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Herstellungskosten bei bestehenden Gebäuden 

 
 

- Instandsetzung eines abgenutztes, unbrauchbar gewordenes Gebäudes, sodass ein neues 
Wirtschaftsgut (Sachvermögen) entsteht. 

 
 

- Erweiterung eines Gebäudes, z. B. Aufstockung, Anbau, also die Vermehrung der räumlichen 
Substanz eines Gebäudes, Vergrößerung der Nutzfläche, z. B. durch Aufstockung, Errichtung 
eines Anbaus oder eines Balkons. 

 
 

- Modernisierung eines Wohngebäudes und dadurch Hebung des Standards von einem sehr 
einfachen auf einen mittleren oder von einem mittleren auf einen sehr anspruchsvollen Stan-
dard (nicht dagegen eine zeitgemäße substanzerhaltende Erneuerung). 

 
 

- Nachträglicher Einbau bisher nicht vorhandener Bestandteile in ein Gebäude, wenn das Ge-
bäude dadurch in seinem Wesen erheblich verändert wird, z. B. einer Alarmanlage, einer 
Sonnenmarkise, eines Kachelofens oder eines Kamins. 

 
Abbildung 367 „Die Herstellungskosten bei bestehenden Gebäuden“ 

 
In den Fällen, in denen bei einer Erweiterung eines Gebäudes gleichzeitig in engem räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhang auch bautechnische Leistungen anfallen, die sonst als Erhaltungsaufwand anzusehen wären, so 
können diese wegen des wirtschaftlich einheitlichen Vorgangs den Herstellungskosten zugerechnet werden. 
Wenn aber an einem gemeindlichen Gebäude im engen räumlichen, zeitlichen und sachlichen Zusammenhang 
Arbeiten durchgeführt werden, die jeweils für sich betrachtet teilweise Herstellungskosten und teilweise Erhal-
tungsaufwand bilden, sind diese grundsätzlich getrennt zu behandeln und die auf die einzelnen Teilmaßnahmen 
entfallenden Aufwendungen, ggf. im Wege der Schätzung aufzuteilen.  
 
Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Maßnahmen in der Weise in einem sachlichen Zusammenhang stehen, 
dass sie bautechnisch ineinandergreifen, d. h. die eine Baumaßnahme durch die andere bedingt ist. Die Aufwen-
dungen für die laufende Instandhaltung und Instandsetzung sind dagegen als Erhaltungsaufwand zu bewerten. 
Auch die Erneuerung von bereits in den Herstellungskosten des Gebäudes enthaltenen Teilen, Einrichtungen 
oder Anlagen ist daher Erhaltungsaufwand. 
 
 
1.2.4.3 Die Aufwendungen für Instandsetzungen und Modernisierungen 
 
Die Umsetzung von gemeindlichen Baumaßnahmen erfolgt in unterschiedlichen Arten, sodass daraus Aufwen-
dungen für Instandsetzungen und/oder Modernisierungen entstehen können. Unter dem Begriff „Instandsetzun-
gen“ werden dabei bauliche Maßnahmen verstanden, die der Wiederherstellung eines Gebäudes dienen, damit 
dieses entsprechend seiner Zweckbestimmung genutzt werden kann. Dagegen werden unter dem Begriff „In-
standhaltungen“ bauliche Maßnahmen verstanden, die der Erhaltung des zweckbezogenen Zustandes eines 
Gebäudes dienen. Unter dem Begriff „Modernisierungen“ werden bauliche Maßnahmen verstanden, die zur 
nachhaltigen Erhöhung des Gebrauchswertes eines gemeindlichen Gebäudes führen.  
 
Die Aufwendungen für Instandsetzungen und Modernisierungen, die gleichzeitig zu einer über den ursprünglichen 
Zustand des Gebäudes hinausgehenden wesentlichen Verbesserung führen, können zudem (nachträgliche) 
Herstellungskosten darstellen. Unter dem Begriff „ursprünglicher Zustand“ ist dabei der Zustand des Gebäudes 
im Zeitpunkt der Fertigstellung oder der Anschaffung bzw. der letzten Erweiterung oder wesentlichen Verbesse-
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rung zu verstehen. Eine deutliche Verbesserung eines Gebäudes ist jedoch nicht schon deswegen anzunehmen, 
wenn mit notwendigen Erhaltungsmaßnahmen eine dem technischen Fortschritt entsprechende übliche Moderni-
sierung verbunden ist. Bei Instandsetzungen und Modernisierungen können Herstellungskosten wie folgt bei-
spielhaft gegeben sein (vgl. Abbildung). 
 

 
Instandsetzungen und Modernisierungen als Herstellungskosten 

 
 
- durch eine Wiederherstellung bei Vollverschleiß eines Vermögensgegenstandes, wobei schwere Substanz-

schäden an den wesentlichen Teilen, z. B. am Fundament, an den tragenden Wänden, an Geschossdecken 
oder der Dachkonstruktion, bestehen und unter Verwendung noch nutzbarer Teile ein neuer Vermögensge-
genstand entsteht, dies jedoch keine grundlegende Sanierung als Instandhaltung darstellt, 

 
 
- aufgrund einer Änderung in der betrieblichen Funktion des Vermögensgegenstandes (wesentliche Wesens-

änderung), z. B. durch den Umbau einer Lagerhalle in ein Bürogebäude, 
 
 
- einer Erweiterung des Vermögensgegenstandes (Substanzvermehrung), z. B. durch Anbauten, oder 
 
 
- einer über den ursprünglichen Zustand hinausgehenden wesentlichen Verbesserung, wobei der ursprüngli-

che Zustand auf den Zeitpunkt der erstmaligen Bilanz abstellt und die wesentliche Verbesserung den Ver-
mögensgegenstand als Ganzes betreffen muss. So müssen die Maßnahmen zur Instandhaltung und Mo-
dernisierung in ihrer Gesamtheit über eine zeitgemäße substanzerhaltende Erneuerung des Vermögensge-
genstandes hinausgehen, seinen Gebrauchswert deutlich erhöhen und eine erweitere Nutzungsmöglichkeit 
schaffen. Ein Indiz dafür kann sich z.B. aus einem deutlichen Anstieg der erzielbaren Miete, aus einer deut-
lichen Verlängerung der tatsächlichen Gesamtnutzungsdauer oder durch einen anderen Gebrauch oder 
Verwendung des Gebäudes ergeben. 

 
Abbildung 368 „Instandsetzungen und Modernisierungen als Herstellungskosten“ 

 
In jedem Einzelfall muss deshalb von der Gemeinde geprüft werden, ob die vorgesehenen Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen über eine zeitgemäße substanzerhaltende Erneuerung hinausgehen, den Ge-
brauchswert des Gebäudes als Ganzes deutlich erhöhen und für die Zukunft eine erweiterte Nutzungsmöglichkeit 
schaffen (vgl. Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 18.07.2003 (BStBl S. 386). Dabei muss auch 
der Standard des Gebäudes gesteigert werden, z.B. von einen einfachen in einen mittleren Standard. Für dessen 
Klassifizierung sind die Bereiche „Heizungsinstallation, Sanitärinstallation, Elektroinstallation und Fenster maß-
geblich. In allen Fällen müssen die Maßnahmen der Gemeinde zu einer Hebung des Gebäudestandards in Bezug 
auf seine wesentlichen Ausstattungsmerkmale führen.  
 
 
1.2.4.4 Die Prüfung möglicher Herstellungskosten 
 
Die Prüfung, ob durch die baulichen Maßnahmen Herstellungskosten für die Gemeinde entstehen, muss dabei 
nicht auf das gesamte Gebäude abgestellt werden, wenn das Gebäude in unterschiedlicher Weise genutzt wird 
und deshalb möglicherweise „mehrere Wirtschaftsgüter“ umfassen kann. Zudem muss in die Beurteilung, ob eine 
mögliche Verbesserung bzw. eine höherwertige Nutzbarkeit des veränderten Vermögensgegenstandes entstan-
den ist, auch die mit einer Baumaßnahme verbundene „betriebliche“ Zielsetzung bzw. der neue Zweck des Ver-
mögensgegenstandes einfließen.  
 
In die Bewertung, ob durch eine Maßnahme ggf. Herstellungskosten entstanden sind, ist auch die Zeit als Kom-
ponente einzubeziehen. Die nachfolgende Übersicht soll die Möglichkeiten aufzeigen, bei denen bei gemeindli-
chen Maßnahmen aktivierungsfähige Herstellungskosten entstehen können (vgl. Abbildung). 
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Die Übersicht zu gemeindlichen Herstellungskosten 
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Abbildung 369 „Die Übersicht zu gemeindlichen Herstellungskosten“ 
 
Bei der Durchführung zeigt sich, ob ein Vermögensgegenstand im o.a. Sinne verändert werden soll, wenn z. B. 
gleichzeitig mehrere wesentliche und umfangreiche Gewerke zur Ausführung kommen. Eine rein zeitliche Zu-
sammenlegung erforderlicher Instandhaltungsmaßnahmen ist für sich allein noch nicht ausreichend, um Herstel-
lungskosten für einen gemeindlichen Vermögensgegenstand anzunehmen. Fallen andererseits hohe Instandset-
zungsaufwendungen in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Erwerb eines Gebäudes an, stellen 
diese anschaffungsnahe Aufwendungen dar und sind wie nachträgliche Herstellungskosten zu behandeln. Bei 
solchen Gegebenheiten wird i.d.R. davon ausgegangen, dass das erworbene Gebäude nicht in dem Zustand 
erhalten werden soll, in dem es sich zum Zeitpunkt des Erwerbs befand. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Veranschlagung von Baumaßnahmen): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Voraussetzungen für die Veranschlagung): 
 
2.1.1 Die Inhalte der Vorschrift 
 
Die Vorschrift regelt speziell die Vorbereitung und Veranschlagung von Baumaßnahmen unter Beachtung der 
allgemeinen Grundsätze für die Veranschlagung im Haushaltsplan. Die bei der Durchführung von Baumaßnah-
men zu beachtenden baurechtlichen Vorschriften bleiben davon unberührt. Die Regelung in dieser Vorschrift gilt 
dabei nicht nur für die Veranschlagung von Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsplan. Sie ist auch auf 
Maßnahmen anzuwenden, für die noch keine Auszahlungen, aber bereits Verpflichtungsermächtigungen im ge-
meindlichen Haushaltsplan veranschlagt werden. Die Gemeinde darf in ihrem Haushaltsplan erst dann Ermächti-
gungen für Baumaßnahmen veranschlagen, wenn für die vorgesehene Maßnahme die notwendigen Baupläne, 
Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen.  
 
Bei der Veranschlagung von Investitionen für gemeindliche Baumaßnahmen ist zudem darauf zu achten, ob und 
in welchem Umfang Herstellungskosten oder Anschaffungskosten nach § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO NRW ent-
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stehen, sodass der neue gemeindliche Vermögensgegenstand entsprechend in der Bilanz der Gemeinde zu 
aktivierbaren ist. Soweit die Planung oder Bauleitung einer konkreten Investitionsmaßnahme durch eigenes Per-
sonal erfolgt oder Hilfsbetriebe der Gemeinde, z. B. Bauhof, Fuhrpark u.a., Leistungen für diese Maßnahme er-
bringen, können bei der Gemeinde maßnahmebezogener Materialaufwand und Personalaufwand für aktivie-
rungsfähige Vermögensgegenstände entstehen. Sofern solche Aufwendungen auch als Herstellungskosten zu 
bewerten sind, ist diesem gemeindlichen Aufwand ein entsprechender Ertragswert in der Ergebnisrechnung der 
Gemeinde unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“ gegenüberzustellen.  
 
 
2.1.2 Das Vorliegen maßnahmebezogener Unterlagen 
 
2.1.2.1 Die Baupläne 
 
Nach der Vorschrift müssen vor der Veranschlagung von Auszahlungen für gemeindliche Baumaßnahmen im 
Haushaltsplan der Gemeinde die objektbezogenen Baupläne vorliegen. Sie stellen eine grafische Darstellung des 
vorgesehenen Bauvorhabens dar, sodass sich daraus die Art der Ausführung, ergibt, und umfassen die dazu 
notwendigen Erläuterungen des gemeindlichen Bauprojektes. Soll von der Gemeinde ein genehmigungspflichti-
ges Bauvorhaben durchgeführt werden (vgl. §§ 63 BauO NRW), sollte vor der Veranschlagung der betreffenden 
Baumaßnahme weitestgehend gesichert sein, dass die notwendige Baugenehmigung auch erteilt wird.  
 
 
2.1.2.2 Die Kostenberechnungen 
 
2.1.2.2.1 Die Berechnungen zur Art der Ausführung 
 
Die Vorschrift enthält die ausdrückliche Pflicht für die Gemeinde, bei gemeindlichen Baumaßnahmen eine bau-
fachliche Kostenberechnung zu erstellen. Eine solche Kostenberechnung stellt eine Ermittlung der Kosten auf der 
Grundlage der Entwurfsplanung der Gemeinde dar. Der Berechnung sollen daher möglichst durchgearbeitete 
Entwurfszeichnungen oder auch Detailzeichnungen wiederkehrender Raumgruppen und Mengenberechnungen 
sowie relevante Erläuterungen zugrunde gelegt werden (vgl. § 2 Nummer 14 HOAI). Mit der festgelegten Pflicht 
soll erreicht werden, dass vor Beginn einer gemeindlichen Baumaßnahme alle sachlich gebotenen Kosten voll-
ständig erfasst und transparent gemacht werden, um einen gemeindlichen Vermögensgegenstand wirtschaftlich 
herzustellen und im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung nutzen zu können. Die Kostenberechnung stellt 
zudem eine Grundlage für die Veranschlagung der Investitionsauszahlungen zur Umsetzung der Maßnahme im 
gemeindlichen Haushaltsplan dar.  
 
 
2.1.2.2.2 Die Berücksichtigung der DIN 276  
 
Die Anwendung der DIN 276 bei gemeindlichen Baumaßnahmen schafft die notwendige Transparenz für die von 
der Gemeinde zu treffenden Entscheidungen. Der Teil 1 der DIN 276 gilt dabei unmittelbar für die Ermittlung und 
Gliederung von Kosten im Bauwesen, sodass z. B. die Kostenplanungen für Hochbaumaßnahmen, aber auch für 
Neubau- und Umbaumaßnahmen und die Modernisierung von Bauwerken davon berührt werden. Dazu gehört, 
dass erkennbar wird, auf welcher Grundlage (Art der Bauausführung) die in der Kostenermittlung ausgewiesenen 
Beträge ermittelt worden sind, einschließlich Gebäudetechnik-, Betriebs- und Energiekonzept. 
 
Eine Kostenberechnung für eine gemeindliche Baumaßnahme stellt dabei eine Kostenermittlung auf der Grundla-
ge der Entwurfsplanung dar. Sie sollte unter Berücksichtigung der DIN 276 (Ausgabe 2008) aufgestellt werden, 
denn diese Norm wurde für die Kostenplanung im Bauwesen geschaffen. Sofern die Kostenberechnung entspre-
chend erstellt wird, müssen die Gesamtkosten nach Kostengruppen bis zur zweiten Ebene der Kostengliederung 
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der DIN 276 ermittelt werden (vgl. § 2 Nummer 14 HOAI). Die Kostengruppen der DIN 276 werden nachfolgend 
aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Kostengruppen der DIN 276 
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Abbildung 370 „Die Kostengruppen der DIN 276“ 
 
Die Kosten einer gemeindlichen Baumaßnahme sind dann regelmäßig nach der DIN 276 zu ermitteln, wenn die 
Planungsleistungen durch Dritte erbracht werden. Das Honorar dafür richtet sich dabei nach den anrechenbaren 
Kosten, die unter Zugrundelegung der Kostenermittlungsarten nach DIN 276 zu ermitteln sind (vgl. § 62 Absatz 1 
und 2 HOAI). Die Gemeinde sollte aber auch bei eigenen Baumaßnahmen die voraussichtlich entstehenden 
Kosten für das zu bebauende Grundstück, seine Herrichtung und die Erschließung, die Kosten für das Bauwerk in 
seiner Konstruktion und mit seinen technischen Anlagen und die Ausstattungskosten sowie die Kosten für die 
Außenanlagen dadurch sachgerecht ermitteln, dass dabei die Kostengliederung der DIN 276 zur Anwendung 
kommt, auch wenn für die Gemeinde keine unmittelbare Verpflichtung dafür besteht. 
 
 
2.1.2.2.2 Die Berechnungen über die Gesamtkosten 
 
Die Gemeinde muss nach der Vorschrift die Gesamtkosten einer gemeindlichen Baumaßnahme ermitteln, auch 
wenn im Einzelfall die DIN 276 nicht förmlich zur Anwendung kommt. Dazu wird durch die Vorschrift ausdrücklich 
vorgegeben, dass vor der haushaltsmäßigen Veranschlagung eine Kostenberechnung vorliegen muss, aus der 
die Gesamtkosten der von der Gemeinde vorgesehenen Maßnahme ersichtlich sein müssen. Dabei sind die Ge-
samtkosten, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten zu ermitteln, und die Einrichtungskosten sowie 
die Folgekosten sind darin einzubeziehen.  
 
Nach dem in der Vorschrift enthaltenen Begriff „Kosten“ dürfen dabei von der Gemeinde nicht nur die voraussicht-
lichen Zahlungen an Dritte in die Berechnung einbezogen werden, auch wenn diese den späteren Hauptinhalt der 
Veranschlagung einer Baumaßnahme im gemeindlichen Finanzplan darstellen. Mit den gesonderten Angaben 
über den Grunderwerb sollen die Kosten des für die Baumaßnahme notwendigen Grundstücks transparent ge-
macht werden. Es sollte dann der tatsächliche Kaufpreis für das Baugrundstück in die Kostenberechnung aufge-
nommen werden, wenn dieser in einem nahen zeitlichen Zusammenhang mit der Durchführung der Baumaß-
nahme von der Gemeinde gezahlt wurde. In den Fällen, in denen der Grunderwerb durch die Gemeinde bereits in 
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früheren Haushaltsjahren erfolgte, kann es sachgerecht sein, in die Gesamtkosten den Wert des Grund und Bo-
dens als Kostenfaktor einzubeziehen.  
 
Die gemeindliche Kostenberechnung muss aber auch die Kosten für das Grundstück enthalten, die aus seiner 
Baureifmachung und der Erschließung entstehen oder entstanden sind, denn sonst sind die zu ermittelnden Her-
stellungskosten nicht vollständig. Die baulichen Herstellungskosten sind sich regelmäßig in der Kostenberech-
nung zur Art der Ausführung der gemeindlichen Baumaßnahme enthalten (vgl. entsprechende Ausführungen). 
Ebenfalls sind in die Kostenberechnung die Einrichtungskosten für die Ausstattung des gemeindlichen Objektes 
entsprechend seiner vorgesehenen Nutzung einzubeziehen. Zu den Gesamtkosten einer gemeindlichen Bau-
maßnahme gehören aber auch die internen Aufwendungen der Gemeinde für die Baumaßnahme, denn nur ein-
schließlich dieser Kosten lässt sich ein Überblick über die tatsächlichen Gesamtkosten der Baumaßnahme der 
Gemeinde erreichen.  
 
Die Gemeinde darf in ihrer Kostenberechnung insbesondere die zu erwartenden objektbezogenen Folgekosten 
nicht außer Betracht lassen. Dafür sind sämtliche künftigen Aufwendungen aus der Baumaßnahme, also auch 
aus dem Betrieb bzw. der Nutzung des Objektes, zu ermitteln. Für die Folgekosten gilt, dass nicht nur die Zah-
lungen an Dritte, sondern auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, aber auch mögliche Erträge, in die 
Erläuterungen einzubeziehen sind. Bei der Ermittlung der Nutzungskosten, zu denen regelmäßig und unregelmä-
ßig wiederkehrende Kosten während des gesamten Zeitraumes der Nutzung gehören, findet die DIN 18960 An-
wendung. Aber auch die DIN 31051 „Grundlagen der Instandhaltung“, die DIN 32736 „Gebäudemanagement, 
Begriffe und Leistungen“ sowie die DIN 32541 „Betreiben von Maschinen und vergleichbaren technischen Ar-
beitsmitteln“ sollten in diesem Zusammenhang nicht außer Betracht bleiben. Soweit die Folgekosten dabei nicht 
errechenbar sind, müssen diese von der Gemeinde sorgfältig geschätzt werden. 
 
 
2.1.2.3 Die maßnahmebezogenen Erläuterungen  
 
2.1.2.3.1 Die Erläuterungen zur Art der Ausführung 
 
Die Vorschrift verlangt, dass vor der Veranschlagung einer Baumaßnahme im gemeindlichen Finanzplan beson-
dere Erläuterungen zu dieser Maßnahme vorliegen müssen, aus denen die Art der Ausführung ersichtlich ist. Die 
Verwendung des Begriffs „Art der Ausführung“ verlangt im Zusammenhang mit einer baulichen Maßnahme, dass 
von der Gemeinde die Gestaltung des geplanten Objektes sowohl hinsichtlich seiner Nutzung, seiner Abmessun-
gen, seines Volumen und seiner äußeren Gestaltung näher und nachvollziehbar dargestellt wird.  
 
Die Erläuterungen zur geplanten Baumaßnahme sollen daher z. B. Angaben zum Baugrundstück enthalten, aber 
auch darüber informieren, wie die Baumaßnahme in die übrige vorhandene Infrastruktur eingebunden wird. Es 
bieten sich dazu ggf. besondere Übersichten an, z. B. ein Auszug aus dem Liegenschaftskataster. Insgesamt 
gesehen sollen die Erläuterungen zur Ausführung der Baumaßnahme sicherstellen, dass diese den ihr zugrunde 
liegenden Bauunterlagen sowie den technischen Vorschriften entspricht.  
 
 
2.1.2.3.2 Die Erläuterungen zu den Gesamtkosten  
 
Die Vorschrift verlangt, dass vor der Veranschlagung einer Baumaßnahme im gemeindlichen Finanzplan zusätz-
lich zu den Kostenberechnungen auch besondere Erläuterungen vorliegen müssen, in denen sachgerechte In-
formationen über die Gesamtkosten der gemeindlichen Maßnahme gegeben werden müssen. Dabei soll durch 
die Verwendung des Begriffs „Gesamtkosten der Maßnahme“ erreicht werden, dass die voraussichtliche Höhe 
der Kosten, ihre Entstehung und ihr Umfang, auch nach den unterschiedlichen Arten, offengelegt und transparent 
gemacht werden. Mit den Erläuterungen zu den Gesamtkosten einer gemeindlichen Baumaßnahme sollen daher 
insbesondere über den Grunderwerb und die Herstellungskosten, aber auch über die Einrichtungskosten sowie 
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die Folgekosten informiert werden. Daher soll in den Erläuterungen über den Grunderwerb auch offengelegt wer-
den, ob und wann die Gemeinde das für die Baumaßnahme notwendige Grundstück erworben hat.  
 
Von der Gemeinde sollten auch die internen Aufwendungen für die Baumaßnahme erläutert werden, soweit diese 
Aufwendungen in die maßnahmebezogene Kostenberechnung der Gemeinde eingeflossen sind. Nur einschließ-
lich der Darstellung dieser Kosten lässt sich ein Überblick über die tatsächlichen Gesamtkosten der gemeindli-
chen Baumaßnahme erreichen. In der Vorschrift wird zudem ausdrücklich verlangt, dass auch die Einrichtungs-
kosten für die Ausstattung des Objektes entsprechend seiner vorgesehenen Nutzung zu erläutern sind. In den 
Erläuterungen hat die Gemeinde zur vorgesehenen Baumaßnahme auch die von ihr erwarteten Folgekosten 
anzugeben. Um dieses zu gewährleisten, sollten sämtliche künftigen Aufwendungen aus dem Betrieb bzw. der 
Nutzung des neuen Vermögensgegenstandes aufgezeigt werden. Dabei ist zu prüfen, ob künftig Erträge entste-
hen können, die dann auch anzugeben sind. Soweit die Folgekosten nicht errechenbar sind, müssen diese von 
der Gemeinde sorgfältig geschätzt werden. 
 
 
2.1.2.3.3 Die Beifügung eines Bauzeitplans  
 
Nach der Vorschrift müssen den Erläuterungen zu einer gemeindlichen Baumaßnahme ein Bauzeitplan beigefügt 
werden. Bei Baumaßnahmen stellt der dafür erforderliche Bauzeitplan, oftmals auch als Baukalender bezeichnet, 
ein praktisches Hilfsmittel für die terminliche Durchführung und für die Beaufsichtigung der Baumaßnahme dar. Er 
hilft, den Bauablauf so zu koordinieren, dass die Arbeiten an den einzelnen Gewerken nicht zu einer gegenseiti-
gen Behinderung führen. Der Verantwortliche für die Durchführung der Baumaßnahme hat zum Nachweis und 
der Kontrolle der Arbeiten im Bauzeitenplan alle Eintragungen vorzunehmen, die für einen gesicherten Zeitablauf 
erforderlich sind, damit die Fertigstellung termingerecht erfolgen kann. Der Bauzeitenplan wird entsprechend den 
Erfordernissen der betreffenden Baumaßnahme aufgestellt und wenn notwendig, entsprechend dem tatsächli-
chen Ablauf angepasst.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Ausweis der künftigen Haushaltsbelastungen): 
 
2.2.1 Allgemeine Ausweispflichten 
 
Nach der Vorschrift müssen die Unterlagen über gemeindliche Baumaßnahmen auch die voraussichtlichen Jah-
resauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und die für die Dauer der Nutzung entstehenden 
jährlichen Haushaltsbelastungen für die Gemeinde ausweisen. Mit der Angabe aller möglichen Kostenarten ent-
steht für die Adressaten der gemeindlichen Haushaltsplanung ein vollständiges Bild über die gesamten Kosten 
der einzeln zu veranschlagenden Investitionsmaßnahme. Es ist deshalb angebracht, im Teilfinanzplan auch die 
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme zu zeigen. In diesen Fällen bietet es sich deshalb an, bei der Herstel-
lung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes auch die aktivierbaren Eigenleistungen bei den einzelnen 
aufzuzeigenden Investitionen oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze nachrichtlich anzugeben. Da mit 
aktivierbaren Eigenleistungen unmittelbar keine Investitionsauszahlungen verbunden sind, unterbleibt ansonsten 
im gemeindlichen Finanzplan ein entsprechender Ausweis bei den betroffenen Investitionsmaßnahmen.  
 
 
2.2.2 Die voraussichtlichen Jahresauszahlungen 
 
Nach der Vorschrift müssen die Unterlagen über gemeindliche Baumaßnahmen auch die voraussichtlichen Jah-
resauszahlungen ausweisen. Diese Vorgabe beruht auf den Grundsätzen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, 
nach denen der jährliche Haushaltsplan jahresbezogene Planungsdaten aus dem Haushaltsjahr und den drei 
dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre enthalten muss. Die Vorgabe stellt dabei auf die Fälle ab, in denen 
für die Durchführung einer gemeindlichen Investition mehrere Jahre benötigt werden. Dabei werden i.d.R. ent-
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sprechend dem Baufortschritt angemessene Abschläge an den Bauherrn gezahlt, z. B. nach Vergabe des Roh-
bauauftrages, bei Fertigstellung des Rohbaus, nach der abschließenden Fertigstellung der genehmigten bauli-
chen Anlagen. 
 
 
2.2.3 Die Angaben zu Kostenbeteiligungen Dritter 
 
Nach der Vorschrift müssen die Unterlagen über gemeindliche Baumaßnahmen auch Angaben zur Kostenbeteili-
gung Dritter ausweisen. Im gemeindlichen Bereich beteiligt sich an Land in vielfacher Form an der Finanzierung 
gemeindlicher Investitionen, entweder projektbezogen, z.B. für Jugendeinrichtungen, oder aufgabenbezogen in 
pauschaler Form, z. B. für den Schulbereich als Schulpauschale, für den Sportbereich als Sportpauschale, aber 
auch mit der Investitionspausschale in allgemeiner Form.  
 
Den für die gemeindliche Investitionsmaßnahme zu leistenden Auszahlungen der Gemeinde stehen oftmals 
zweckbezogene Einzahlungen in einem nicht unerheblichen Umfang gegenüber. Derartige Zuwendungen dienen 
zwar unmittelbar der Finanzierung der gemeindlichen Investition und werden im gemeindlichen Finanzplan veran-
schlagt. Diese Kostenbeteiligung Dritter wirkt sich aber haushaltsmäßig auch auf den Ergebnisplan aus, denn die 
aus der Kostenbeteiligung Dritter entstehenden Erträge für die Gemeinde werden über die Nutzungszeit des 
geschaffenen Objektes verteilt und jahresbezogen ertragswirksam. 
 
 
2.2.4 Die jährlichen Haushaltsbelastungen 
 
Nach der Vorschrift müssen die Unterlagen über gemeindliche Baumaßnahmen auch die für die Dauer der Nut-
zung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen für die Gemeinde ausweisen. Als Haushaltsbelastungen 
wirken sich insbesondere die Folgekosten eines angeschafften oder hergestellten gemeindlichen Vermögensge-
genstandes aus. Dafür sind sämtliche künftigen Aufwendungen aus der Baumaßnahme und aus dem Betrieb 
bzw. der Nutzung des Objektes zu ermitteln. Eine solche Folgenabschätzung muss dem Grundsatz der intergene-
rativen Gerechtigkeit genügen und zu einer ausreichenden Nachhaltigkeit der gemeindlichen Investitionsmaß-
nahme beitragen (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). 
 
Für die Abschätzung der Folgekosten gilt dabei, dass nicht nur die an Dritte zu leistenden Zahlungen, sondern 
insbesondere auch die eigenen künftig entstehenden Aufwendungen, aber auch mögliche Erträge, einzubeziehen 
sind. Die Nutzungskosten, zu denen regelmäßig und unregelmäßig wiederkehrende Kosten während des gesam-
ten Zeitraumes der Nutzung gehören, sind daher wegen ihrer Haushaltsbelastungen sorgfältig zu ermitteln. Aus 
diesen künftigen (Folge-) Kosten sind die jährlichen Haushaltsbelastungen zu ermitteln. Sofern diese nicht erre-
chenbar sind, müssen diese sorgfältig von der Gemeinde geschätzt werden. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Kostenberechnung für kleine Investitionen): 
 
3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Verpflichtung der Gemeinde, bei Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen durch einen 
Wirtschaftlichkeitsvergleich die in Betracht kommende Möglichkeit als wirtschaftlichste Lösung für die Umsetzung 
einer geplanten Investitionsmaßnahme zu finden, kann bei kleineren Investitionsmaßnahmen für die Gemeinde 
ggf. zu aufwändig sein. Die Vorschrift lässt daher für gemeindliche Investitionen unterhalb der von Rat für Investi-
tionen festgelegten Wertgrenze eine Vereinfachung dahingehend zu, dass vor dem Beginn von kleineren Investi-
tionen der Gemeinde mindestens eine Kostenberechnung dafür vorliegen muss.  
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Anders als bei großen gemeindlichen Investitionen wird dabei nicht auf die Veranschlagung solcher Maßnahmen 
im gemeindlichen Haushaltsplan abgestellt. Bei dieser Vorgabe wird aber davon ausgegangen, dass ohne eine 
vorherige Kostenermittlung im Einzelfall für die Gemeinde eine Veranschlagung von Auszahlungen für solche 
gemeindlichen Investitionen im Finanzplan nach § 3 GemHVO NRW nicht möglich ist. Die Vorschrift enthält je-
doch keine Definition der Inhalte einer solchen Kostenberechnung, noch einen Hinweis darauf, ob ein Zusam-
menhang zu den entsprechenden Vorgaben im Bauwesen besteht.  
 

Die Gemeinde hat daher grundsätzlich eigenverantwortlich zu entscheiden, in welcher Form sie die nach dieser 
Vorschrift erforderliche Kostenberechnung aufstellt, z. B. auf der Grundlage einer Entwurfsplanung. Die Kosten-
berechnungen sollten aber immer, da es sich auch bei den kleineren gemeindlichen Investitionsmaßnahmen um 
Baumaßnahmen handelt, unter Einbeziehung der bautechnischen Regeln aufgestellt werden. Grundsätzlich sollte  
vor der Veranschlagung dieser gemeindlichen Investitionen im Haushaltsplan der Gemeinde ein Kostenvergleich 
durchgeführt werden, auch wenn ein solcher Vergleich in der Vorschrift nicht ausdrücklich gefordert wird.  
 

Die kleineren Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sollen deshalb erst dann im gemeindlichen Haushaltsplan 
veranschlagt werden, wenn deren tatsächliche Durchführung im Haushaltsjahr ausreichend gesichert ist. In den 
Fällen, in denen vor der Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan eine Kostenvergleichsrechnung von 
der Gemeinde durchgeführt wird, muss sie berücksichtigen, dass die Aussagefähigkeit dieser Vergleichsrechnung 
hinsichtlich des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde begrenzt ist, weil bei dieser Rechnung nur die Kosten-
elemente und nicht auch der Nutzen und die Wirkungen der gemeindlichen Investition betrachtet werden. 
 

 

3.2 Die Inhalte der Kostenberechnung 
 

Die Gemeinde muss auch bei kleineren Investitionen der Gemeinde die technische Gestaltung und Durchführung 
der Investitionsmaßnahme ausreichend planen und festlegen, damit die voraussichtlich benötigten Auszahlungen 
zuverlässig und sorgfältig ermitteln werden können, sodass das Vorliegen einer Entwurfsplanung als sachgerecht 
angesehen werden kann. Dafür ist nach der Vorschrift die Erstellung einer Kostenberechnung vorgesehen, die 
eine angenäherte Ermittlung der Kosten darstellen soll. Die Aufstellung der Kostenberechnung entsprechend der 
DIN 276-1 ist für die Gemeinde haushaltsrechtlich nicht ausdrücklich vorgeschrieben. Die DIN stellt aber eine 
gute Grundlage für die gemeindliche Kostenberechnung dar, denn sie ist auf die Ermittlung und Gliederung von 
Kosten im Bauwesen ausgerichtet. Es bietet sich daher an, die gemeindliche Kostenberechnung mindestens in 
Anlehnung an die Kostenberechnung nach der DIN 276 aufzustellen.  
 

Bei einer gemeindlichen Kostenberechnung können aber auch andere Unterlagen dafür herangezogen werden, 
denn es gilt haushaltsrechtlich, die notwendigen Auszahlungen für die Veranschlagung im Finanzplan des ge-
meindlichen Haushaltsplans betragsmäßig für eine Maßnahme zu ermitteln (vgl. § 3 GemHVO NRW). Einerseits 
soll daher die Kostenberechnung der Gemeinde die möglicherweise entstehenden Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten unter Beachtung des § 33 Absatz 2 und 3 GemHVO NRW enthalten. Andererseits dürfen auch die 
aus einer kleineren Investition entstehenden Folgekosten dabei nicht verschwiegen werden.  
 

Bei der Ermittlung der Nutzungskosten, zu denen regelmäßig und unregelmäßig wiederkehrende Kosten während 
des gesamten Zeitraumes der Nutzung gehören, kann deshalb die DIN 18960 herangezogen werden. Aber auch 
die DIN 31051 „Grundlagen der Instandhaltung“, die DIN 32736 „Gebäudemanagement, Begriffe und Leistungen“ 
sowie die DIN 32541 „Betreiben von Maschinen und vergleichbaren technischen Arbeitsmitteln“ sollten im Zu-
sammenhang mit der gemeindlichen Kostenberechnung nicht außer Betracht bleiben. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 15 
Verfügungsmittel 

 
1Verfügungsmittel der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sind im Haushaltsplan gesondert anzugeben. 
2Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. 
3Sie sind nicht übertragbar. 

 
 

Erläuterungen zu § 15: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Stellung des Bürgermeisters 
 
Der Bürgermeister der Gemeinde hat eine Vielzahl von Aufgaben als gesetzliches Mitglied des Rates der Ge-
meinde und als Leiter der Verwaltung der Gemeinde (vgl. §§ 55 und 62 GO NRW). Der Bürgermeister hat die 
Beschlüsse des Rates, der Bezirksvertretungen und der Ausschüsse vorzubereiten. Er führt diese Beschlüsse 
und die Dringlichkeitsentscheidungen sowie Weisungen, die im Rahmen von Pflichtaufgaben und in Auftragsan-
gelegenheiten ergehen, unter der Kontrolle des Rates und in Verantwortung ihm gegenüber durch. Der Bürger-
meister entscheidet ferner in Angelegenheiten, die ihm vom Rat oder von den Ausschüssen des Rates zur Ent-
scheidung übertragen sind. 
 
Der Bürgermeister ist kommunaler Wahlbeamter und verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Ge-
schäftsgangs der gesamten gemeindlichen Verwaltung. Er leitet und verteilt die Geschäfte innerhalb der Verwal-
tung und kann sich dabei bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst 
übernehmen. Der Bürgermeister ist zudem der gesetzliche Vertreter der Gemeinde in Rechts- und Verwaltungs-
geschäften (vgl. § 63 Absatz 1 GO NRW). Außerdem hat er die Erklärungen, durch welche die Gemeinde ver-
pflichtet werden soll, zu unterzeichnen, soweit die Gemeindeordnung nicht etwas anderes bestimmt (vgl. § 64 
Absatz 1 GO NRW). 
 
 
2. Die Verfügungsmittel 
 
Der Rat der Gemeinde entscheidet im Rahmen seines Beschlusses über die gemeindliche Haushaltssatzung, ob 
und in welchem Umfang der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister besondere Verfügungsmittel für die Erledi-
gung ihrer vielfältigen Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Es ist dabei möglich, die Verfügungsmittel zu-
sammengefasst im gemeindlichen Haushaltsplan zu veranschlagen, statt diese nach den voraussichtlichen ein-
zelnen Verwendungszwecken sachbezogen unter mehreren Haushaltspositionen zu veranschlagen. Die Vor-
schrift lässt dafür eine Abweichung vom Grundsatz der Einzelveranschlagung zu. Durch die zulässige Zusam-
menfassung entsteht gleichwohl keine allgemeine Zweckfreiheit der Verfügungsmittel. Mit ihrer zusammengefass-
ten Veranschlagung im Haushaltsplan ist vielmehr unmittelbar verbunden, dass diese Haushaltsmittel durch die 
Bürgermeisterin oder den Bürgermeister nur für dienstliche Zwecke verwendet werden dürfen. Die Verfügungs-
mittel sind daher der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen und entsprechend im gemeindlichen Ergebnis-
plan und im Finanzplan der Gemeinde zu veranschlagen.  
 
 
3. Der Nachweis der Verfügungsmittel 
  
Für die Gemeinde besteht keine haushaltsrechtliche Verpflichtung, der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister 
besondere Haushaltsmittel für dienstliche Zwecke zu Verfügung zu stellen. Sofern sich der Rat der Gemeinde 
jedoch dafür entscheidet, sind die Verfügungsmittel, unabhängig von der späteren Verwendung, unter einer 
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Haushaltsposition im gemeindlichen Haushaltsplan zu veranschlagen. Die Verwendung der Verfügungsmittel 
durch die dazu Berechtigten ist dagegen zweckbezogen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung und der Finanz-
rechnung der Gemeinde zu erfassen. Die durch die Inanspruchnahme der Verfügungsmittel entstandenen Auf-
wendungen sind deshalb sachgerecht unter den jeweils sachlich zutreffenden Haushaltspositionen und nicht 
unter einer ggf. gebildeten Sammelposition nachzuweisen. Dieser zweckbezogene Nachweis gilt entsprechend 
für den Nachweis der Auszahlungen in der gemeindlichen Finanzrechnung. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Satz 1 (Zwecke und Veranschlagung der Verfügungsmittel): 
 
1.1 Die Zwecke der Verfügungsmittel 
 
Für die Gemeinde besteht keine gesetzliche Verpflichtung, der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister „zweck-
freie“ Verfügungsmittel im Rahmen der Aufgabenerledigung zur Verfügung zu stellen. Bei solchen Verfügungsmit-
teln handelt es sich regelmäßig um Aufwendungen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, die im Rahmen 
seiner persönlichen Aufgabenerledigung für dienstliche Zwecke entstehen. Der Mittelbedarf für die einzelnen 
dienstlichen Zwecke, wegen der im Verlauf des Haushaltsjahres die sachbezogenen Aufwendungen entstehen, 
lässt sich im Voraus nicht konkret abschätzen.  
 
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist zudem berechtigt, die Zwecke, für die Verfügungsmittel eingesetzt 
werden können, eigenverantwortlich bestimmen zu dürfen. Sie oder er kann daher über die Verfügungsmittel wie 
über einen ihr oder ihm zustehenden Fonds ohne einzelne sachliche Beschränkungen verfügen. Es muss jedoch 
die besondere Vorgabe beachtet werden, dass diese Haushaltsmittel ausschließlich für dienstliche Sachzwecke 
im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu verwenden sind. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
kann die Verfügung über einen Teil ihrer Verfügungsmittel auch auf andere Dienststellen oder Beigeordnete der 
gemeindlichen Verwaltung übertragen. 
 
 
1.2 Die Veranschlagung der Verfügungsmittel 
 
Für die Gemeinde besteht keine Verpflichtung zur Veranschlagung von zweckfreien Verfügungsmitteln für die 
Bürgermeisterin oder den Bürgermeister im jährlichen Haushaltsplan. Sofern sich der Rat der Gemeinde jedoch 
entscheidet, der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister für die Erfüllung seiner Aufgaben gesonderte Haus-
haltsmittel zur Verfügung zu stellen, ist die Gemeinde verpflichtet, diese Verfügungsmittel im gemeindlichen 
Haushaltsplan unter Beachtung der allgemeinen Planungsgrundsätze gesondert zu veranschlagen (vgl. § 11 
GemHVO NRW). Bei der Festlegung der Höhe der Verfügungsmittel der Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-
ters müssen die Aufgaben und die Grenzen der Angemessenheit ausreichend berücksichtigt werden. Die Veran-
schlagung der Verfügungsmittel darf daher nicht über das unbedingt notwendige Maß hinaus hinausgehen. Die 
Ermächtigung muss ausgestaltet sein, dass die Verfügungsmittel von der Bürgermeisterin oder vom Bürgermeis-
ter nur für dienstliche Zwecke in Anspruch genommen werden. Die Ausgestaltung im Einzelnen ist von der Ge-
meinde eigenverantwortlich vorzunehmen.  
 
 
2. Zu Satz 2 (Beschränkungen für die Verfügungsmittel): 
 
2.1 Die Verwendungsbeschränkungen 
 
Der Einsatz der Verfügungsmittel für dienstliche Zwecke der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters muss sich 
im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung und in den Grenzen der Angemessenheit bewegen. Diese 
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Beschränkungen ergeben sich nicht nur für den veranschlagten Gesamtbetrag der Verfügungsmittel im Haus-
haltsplan der Gemeinde, sondern auch für die Inanspruchnahme der Ermächtigung (Bewilligung der Verfügungs-
mittel). Die Verfügungsmittel dürfen zudem nicht für Zwecke außerhalb der Aufgabenerfüllung und der laufenden 
Verwaltungstätigkeit der Gemeinde in Anspruch genommen werden. Sie dürfen aber auch nicht als Ersatz für 
andere aufgabenbezogene Haushaltsmittel der Gemeinde herangezogen werden, z. B. bei über- oder außer-
planmäßigen oder bei einem investiven Bedarf. Diese haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen führen 
dabei jedoch nicht zu Einschränkungen in der eigenverantwortlichen Entscheidung über die Verwendung der 
Verfügungsmittel durch die dazu Berechtigten.     
 
Durch die Vorschrift ist zudem nicht zugelassen worden, dass die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden dürfen, um diese Haushaltspositionen zu 
verstärken oder in umgekehrter Richtung die Verfügungsmittel zu erhöhen. Die im gemeindlichen Ergebnisplan 
veranschlagten Ermächtigungen für die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters stellen 
einen festen, einzuhaltenden Rahmen dar, der bei der Verwendung der Verfügungsmittel im betreffenden Haus-
haltsjahr von den Berechtigten nicht überschritten werden darf. Gleichzeitig lassen es aber auch die anderen im 
gemeindlichen Ergebnisplan veranschlagten zweckbezogenen Ermächtigungen nicht zu, ersatzweise darauf 
zurückzugreifen, wenn ein Mehrbedarf bei den Verfügungsmitteln besteht. 
 
 
2.2 Das Verbot der Überschreitung 
 
Die Regelung, die Ermächtigungen für die Verfügungsmittel dürfen von der Bürgermeisterin oder vom Bürger-
meister nicht überschritten und nicht für andere Zwecke eingesetzt werden, trägt dem Umstand Rechnung, dass 
die Verfügungsmittel ausschließlich zur dienstlichen Aufgabenerledigung dieser Personen oder anderer Verfü-
gungsberechtigter zur Verfügung stehen. Ein möglicher Mehrbedarf bzw. eine Erhöhung der Verfügungsmittel der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters innerhalb des Haushaltsjahres darf daher auch nicht überplanmäßig 
erfolgen (vgl. § 83 GO NRW). Ein möglicher Mehrbedarf bei den Verfügungsmitteln darf aber auch nicht durch 
mögliche Zuwendungen Dritter befriedigt werden. Eine Verstärkung der Verfügungsmittel oder eine Veranschla-
gung entsprechender Ermächtigungen ist nur im Rahmen einer Nachtragssatzung durch die Aufnahme des Be-
darfs in einen Nachtragshaushaltsplan möglich (vgl. § 81 GO NRW i.V.m. § 10 GemHVO NRW). 
 
 
2.3 Die Verfügungsmittel und vorläufige Haushaltsführung 
 
In den Fällen, in denen sich die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW befindet, darf 
nur in besonders begründeten Fällen ein Einsatz von Verfügungsmitteln erfolgen. Diese Haushaltsmittel unterlie-
gen den gleichen haushaltswirtschaftlichen Beschränkungen, die auch für die anderen im gemeindlichen Haus-
haltsplan veranschlagten Ermächtigungen gelten. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat daher in der 
Zeit der vorläufigen Haushaltsführung der Gemeinde hinsichtlich ihrer oder seiner Verfügungsmittel zu beachten, 
dass aus der dienstlichen Tätigkeit heraus nur Aufwendungen entstehen und Auszahlungen geleistet werden 
dürfen, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben 
unaufschiebbar sind. Ein solcher Sachverhalt dürfte in dieser Zeit regelmäßig nicht vorliegen. Bei einer längerfris-
tigen vorläufigen Haushaltsführung muss die Inanspruchnahme von Verfügungsmitteln auf das notwendige Maß 
und den unabweisbaren Bedarf beschränkt werden.  
 
 
3. Zu Satz 3 (Verbot der Übertragung): 
 
Die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters stellen einen festen, einzuhaltenden Rahmen 
für die Verwendung der Verfügungsmittel im betreffenden Haushaltsjahr darf. Soweit diese nicht in voller Höhe 
benötigt wurden, wird regelmäßig davon ausgegangen, dass kein weiterer Verwendungsbedarf oder eine Ver-
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wendung erst im nächsten Haushaltsjahr erfolgen kann. Die Ermächtigung für die Verfügungsmittel der Bürger-
meisterin oder des Bürgermeisters ist daher von der Ermächtigungsübertragung nach § 22 GemHVO NRW aus-
geschlossen worden. Dieses Verbot ist sachlich geboten und nachvollziehbar. Es dürfte einerseits für einen über-
jährigen Einsatz dieser gemeindlichen Haushaltsmittel, insbesondere wegen des Verzichts auf eine vorherige 
Bindung an bestimmte Einzelzwecke, kein sachlicher Bedarf bestehen. Andererseits haben diese Haushaltsmittel 
keine so große haushaltswirtschaftliche Bedeutung, dass eine haushaltsmäßige Abweichung vom Grundsatz der 
Jährlichkeit zwingend geboten wäre (vgl. § 78 Absatz 4 GO NRW).  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 16 
Fremde Finanzmittel 

 
(1) Im Finanzplan müssen nicht veranschlagt werden 
1. durchlaufende Finanzmittel, 
2. Finanzmittel, die die Gemeinde auf Grund rechtlicher Vorschriften unmittelbar in den Haushalt eines anderen 

öffentlichen Aufgabenträgers zu buchen hat (einschließlich der ihr zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen 
Finanzmittel), 

3. Finanzmittel, die in der Zahlungsabwicklung mit dem endgültigen Kostenträger oder mit einer anderen Institu-
tion, die unmittelbar mit dem endgültigen Kostenträger abrechnet, anstelle der Gemeinde vereinnahmt oder 
ausgezahlt werden. 

 
(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann anordnen, dass Zahlungen nach Absatz 1 angenommen 
oder geleistet werden dürfen, wenn dies im Interesse der Gemeinde liegt und gewährleistet ist, dass diese Zah-
lungen in die Prüfung der Zahlungsabwicklung einbezogen werden. 
 
 
Erläuterungen zu § 16: 
 
I. Allgemeines  
 
Im Finanzplan des gemeindlichen Haushaltsplans sind die Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde in 
Höhe der voraussichtlich im Haushaltsjahr zu erzielenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (vgl. § 11 
Absatz 3 GemHVO NRW). Dazu gehören nach dem haushaltsrechtlichen Grundsatz der Vollständigkeit auch 
solche Zahlungen, die von der Gemeinde aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder freiwilliger Vereinbarungen für 
andere Institutionen oder sonstige Dritte abgewickelt werden. Für die Gemeinde stellen solche Finanzmittel abzu-
grenzende fremde Finanzmittel dar, die von ihr lediglich zahlungsmäßig abgewickelt werden. Derartige fremde 
Finanzmittel sind dabei nicht mit dem Fremdkapital der Gemeinde zu verwechseln, das z. B. in Form von Krediten 
der Gemeinde zur eigenen Verwendung zufließt. Die haushaltsrechtliche Vorschrift lässt zu den fremden Finanz-
mitteln ausdrücklich zu, dass die Gemeinde auf die Veranschlagung dieser Finanzmittel im gemeindlichen Haus-
haltsplan verzichtet darf. 
 
Die fremden Finanzmittel stellen für die Gemeinde keine Ressource dar, die zu eigenen Gunsten verwendet wer-
den darf oder erwirtschaftet worden ist. Die Leistung von fremden Finanzmitteln an Dritte vollzieht sich daher 
auch nicht zu eigenen Lasten. Bei der Gemeinde können aufgrund dieser fremden Finanzmitteln ergebniswirksa-
me Ansprüche oder Verpflichtungen lediglich aus der verwaltungsmäßigen Abwicklung dieser Mittel durch die 
Gemeinde entstehen. Bei der Gemeinde entstehen durch die fremden Finanzmittel i.d.R. besondere Zahlungs-
ströme, denn derartige Finanzmittel müssen im Namen Dritter eingezogen und geleistet werden. Vielfach beste-
hen daher bei fremden Finanzmitteln gesonderte Finanzbeziehungen, die nicht unmittelbar der örtlichen bzw. 
gemeindlichen Aufgabenerfüllung dienen. 
 
Die Zahlungsabwicklung für Dritte kommt daher einer „treuhänderischen“ Tätigkeit der Gemeinde gleich. Es kön-
nen ggf. auch Ansprüche und Verpflichtungen für die Gemeinde gegenüber ihren Auftraggebern entstehen, denn 
die Gemeinde muss regelmäßig eigene Verwaltungsleistungen erbringen. Die Gemeinde muss zudem dafür Sor-
ge tragen, dass ihr für die Zahlungsabwicklung für Dritte ausreichende Finanzmittel bzw. Zahlungsmittel zur Ver-
fügung gestellt werden. Ihr sollen möglichst keine unvertretbaren Zinsaufwendungen entstehen, z. B. aus einer 
zwingenden Vornahme von Auszahlungen. Die Gemeinde muss daher laufend klären, zu welchen Zeitpunkten 
die Bereitstellung von Zahlungsmittel durch Dritte erfolgt und wann eine Abrechnung vorzunehmen ist. Das je-
weils vereinbarte Zahlungsverfahren und die Zahlungs- bzw. Abrechnungstermine muss die Gemeinde dabei in 
ihrer eigenen Liquiditätsplanung berücksichtigen.  
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II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Verzicht auf die Veranschlagung fremder Finanzmittel):  
 
1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, die bei ihrer Zahlungsabwicklung für Dritte benötigten Finanzmittel in ihrem 
Finanzplan zu veranschlagen. Es ist nach der Vorschrift vielmehr der Gemeinde überlassen, ob sie die fremden 
Finanzmittel in ihren Finanzplan einbezieht oder von der Veranschlagung ausnimmt. Bei dieser Festlegung ist 
davon ausgegangen worden, dass die Dritten ihren eigenen Bedarf an Finanzmittel haushaltsmäßig selbst planen 
und veranschlagen. Der Gemeinde als Zahlungsabwicklungsstelle sollen entsprechend dem jeweiligen Zahlungs-
bedarf rechtzeitig die notwendigen Finanzmittel zur Zahlungsabwicklung zur Verfügung gestellt werden.  
 
Die haushaltsrechtliche Regelung stellt aber kein absolutes Verbot für eine Veranschlagung von fremden Fi-
nanzmitteln im gemeindlichen Finanzplan dar. Sofern die Gemeinde die fremden Finanzmittel in ihre Haushalts-
planung einbeziehen und in ihrem Finanzplan veranschlagen will, muss sie entsprechend der gemeindlichen 
Finanzrechnung dafür mindestens eine gesonderte Haushaltsposition schaffen und über den voraussichtlichen 
Einzahlungs- und Auszahlungsumfang im Haushaltsjahr die entsprechenden Informationen von den Dritten als 
Auftraggeber einholen.  
 
 
1.2 Die Arten der fremden Finanzmittel 
 
1.2.01 Allgemeine Sachlage 
 
Die fremden Finanzmittel, die bei der Gemeinde zur Auszahlung kommen und ggf. auch als Einzahlung anfallen, 
werden je nach der örtlichen Art der Wahrnehmung der Erledigung dieser Aufgaben bzw. der Zahlungsabwick-
lung für andere Aufgabenträger in verschiedene Arten unterteilt. Sie werden deshalb haushaltsmäßig aber nicht 
unterschiedlich behandelt. Als fremde Finanzmittel werden folgende Arten bezeichnet (vgl. Abbildung).  
 

 
Die fremden Finanzmittel 

 

1. 
 
Durchlaufende Finanzmittel 
 

2. 
 
Finanzmittel und andere öffentliche Haushalte 
 

3. 
 
Finanzmittel sonstiger Dritter 
 

Abbildung 371 „Die fremden Finanzmittel“ 
 
Die fremden Finanzmittel sind dabei nicht nach diesen Arten zu veranschlagen oder in die gemeindliche Finanz-
rechnung im Jahresabschluss der Gemeinde einzubeziehen. Diese Differenzierung spiegelt nur die allgemeine 
Verwendung und der Finanzmittel wieder. Bei der Gemeinde muss für eine Veranschlagung im gemeindlichen 
Finanzplan lediglich die Voraussetzung erfüllt sein, dass die Gemeinde im Haushaltsjahr voraussichtlich über 
fremde Finanzmittel verfügen wird. In der gemeindlichen Finanzbuchhaltung (Zahlungsabwicklung) müssen dann 
darauf ausgerichtete Einzahlungen und/oder Auszahlungen kassenmäßig erfasst und als Zahlungsvorgänge bei 
der Gemeinde nachgewiesen werden.  
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1.2.1 Zu Nummer 1 (Durchlaufende Finanzmittel): 
 
1.2.1.1 Die Inhalte des Begriffs „Durchlaufende Finanzmittel“ 
 
Die fremden Finanzmittel bei der Gemeinde werden dann als durchlaufende Finanzmittel bzw. durchlaufende 
Gelder bezeichnet, wenn Einzahlungen von Dritten bei der Gemeinde eingehen, die an andere Dritte weiterzulei-
ten sind, weil diese Finanzleistungen haushaltsmäßig nicht der Gemeinde zustehen. Die kassenmäßigen Zah-
lungsvorgänge mit diesen Finanzmitteln erfolgen daher nicht auf der Grundlage der Ermächtigungen des ge-
meindlichen Haushaltsplans, sondern auf Veranlassung von Dritten. Die Dritten geben dazu oftmals auch die 
Zahlungsbedingungen vor, sodass der Gemeinde regelmäßig keine Entscheidungen über die zahlungsmäßige 
bzw. kassenmäßige Abwicklung zustehen. 
 
Zu solchen Finanzvorgängen, bei der die Finanzbuchhaltung der Gemeinde nur wegen der Durchführung der 
Abwicklung fremder Zahlungsvorgänge berührt ist, gehören u.a. die Entgegennahme und Weiterleitung von 
Spenden, die Erhebung von Beiträgen oder Umlagen für Dritte, z. B. die Fischereiabgabe nach § 36 LFischG, die 
dem Land zufließt. Durch diese Aufgabenerledigung für Dritte werden wegen des dadurch entstehenden Perso-
nal- und Sachaufwandes in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung die Ressourcen der Gemeinde in Anspruch 
genommen, auch wenn die Gemeinde nicht solche Finanzleistungen gegenüber Dritten festsetzt.  
 
 
1.2.1.2 Durchlaufende Posten  
  
Im privatwirtschaftlichen Bereich wird statt des Begriffs „Durchlaufende Finanzmittel“ vielfach auch der Begriff 
„Durchlaufender Posten“ verwandt. Darunter werden solche Posten verstanden, unter denen vom Unternehmen 
Zahlungen erfasst werden, die nur für eine gewisse Zeit vereinnahmt oder verausgabt werden und das Unter-
nehmen dabei die Stellung vergleichbar einem Treuhänder hat. In solchen Fällen besteht kein unmittelbarer An-
spruch des Unternehmens auf diese Leistung gegenüber einem Dritten, aber auch keine Verpflichtung zur Zah-
lung an den Empfänger. Die eigentlichen unmittelbaren Rechtsbeziehungen bestehen dabei unmittelbar zwischen 
dem Zahlungsverpflichteten und dem Zahlungsempfänger. Diese Fallgestaltung besteht auch bei der Gemeinde, 
jedoch ist dafür im gemeindlichen Haushaltsrecht der Begriff „Durchlaufende Gelder“ oder „Durchlaufende Fi-
nanzmittel“ gebräuchlich. 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht in einigen Ländern enthält ebenfalls den Begriff „Durchlaufende Posten“. Der 
Begriff wird dort in der Ausprägung benutzt, dass darunter Einzahlungen an die Gemeinde oder Auszahlungen 
von der Gemeinde verstanden werden, bei denen die Zuordnung zu haushaltsmäßigen Konten noch nicht mög-
lich ist (vgl. § 28 GemHVO des Landes Sachsen-Anhalt). Eine solche Regelung ist im gemeindlichen Haushalts-
recht des Landes Nordrhein-Westfalen nicht erforderlich, denn wegen der Beachtung und Anwendung des 
Grundsatzes der Kassenwirksamkeit im gemeindlichen Zahlungsverkehr müssen alle Ein- und Auszahlungen im 
Haushaltsjahr von der Gemeinde in der betreffenden Finanzrechnung erfasst werden. Eine Einzahlung anzuneh-
men oder eine Auszahlung zu leisten und solche Zahlungsvorgänge haushaltsmäßig als vorläufige Finanzvor-
gänge zu behandeln, soll in NRW nicht erfolgen.  
 
Die Gemeinde soll die Zahlungen, bei denen noch keine Zuordnung zu einem gemeindlichen Geschäftsvorfall 
möglich ist, in ihrer Finanzbuchhaltung als „Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit“ oder „Sons-
tige Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit“ buchungsmäßig bis zur späteren zutreffenden haushaltsmä-
ßigen Zuordnung erfassen. Sie soll daher für solche Zahlungen in der gemeindlichen Zahlungsabwicklung ent-
sprechende Konten in ihrem örtlichen Kontenplan vorsehen (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW). Für diese Zah-
lungen von Dritten an die Gemeinde oder umgekehrt sind weitere gesonderte Konten oder Haushaltspositionen in 
der gemeindlichen Finanzrechnung entbehrlich. 
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1.2.2 Zu Nummer 2 (Finanzmittel und andere öffentliche Haushalte): 
 
Zu den fremden Finanzmitteln der Gemeinde zählen auch die Finanzmittel, die von der Gemeinde aufgrund recht-
licher Vorschriften unmittelbar in den Haushalt eines anderen öffentlichen Aufgabenträgers zu buchen sind. Dazu 
gehören auch die der Gemeinde zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Finanzmittel. In diesen Fällen erfolgen 
die Zahlungen durch die Gemeinde aufgrund von Ermächtigungen in fremden Haushalten, die von der Gemeinde 
haushaltsmäßig zu bewirtschaften und zu zahlen sind. Es bedarf daher zu den Zahlungsleistungen der Gemeinde 
keiner besonderen Ermächtigungen im gemeindlichen Haushalt. Die Bewirtschaftung fremder Haushalte als ge-
meindliche Aufgabe berührt aber auch die Ressourcen der Gemeinde durch die zu erbringenden gemeindlichen 
Verwaltungsleistungen. Die Bewirtschaftung der fremden Finanzmittel kann dabei unmittelbar mit der Buchung in 
einen fremden Haushalt oder in einen eigenen Rechnungskreis verbunden sein.  
 
 
1.2.3 Zu Nummer 3 (Finanzmittel sonstiger Dritter): 
 
Zu den fremden Finanzmitteln zählen auch die Finanzmittel bei der Gemeinde, die in der Zahlungsabwicklung des 
endgültigen Kostenträgers oder einer anderen Institution, die unmittelbar mit dem endgültigen Kostenträger ab-
rechnet, anstelle der Gemeinde haushaltsmäßig vereinnahmt oder ausgezahlt werden. Derartige Zahlungen wer-
den aufgrund der Ermächtigungen fremder Haushalte, die von der Gemeinde haushaltsmäßig zu bewirtschaften 
sind und nicht aus den Ermächtigungen des gemeindlichen Haushalts heraus veranlasst. Dazu können z. B. 
Leistungen aus der Ausbildungsförderung oder Wohngeldleistungen gehören. In diesen Fällen bleibt die Zah-
lungsabwicklung der gemeindlichen Finanzbuchhaltung unberührt, denn derartige Zahlungen werden von der 
Zahlungsabwicklung der betreffenden Institution oder einer anderen Stelle ausgeführt, deren Haushalt von der 
Gemeinde bewirtschaftet wird. Durch diese Aufgabenerledigung für Dritte werden aber wegen des durch die 
Haushaltsbewirtschaftung entstehenden Personal- und Sachaufwandes die Ressourcen der Gemeinde berührt.  
 
 
1.3 Der Nachweis der fremden Finanzmittel in der Finanzrechnung  
 
Die der Gemeinde von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzmittel sind in die gemeindliche Finanzrechnung 
gesondert als „Fremde Finanzmittel“ aufzunehmen, soweit sie sich zum Abschlussstichtag im Verfügungsbereich 
der Gemeinde befinden, z. B. auf gemeindlichen Bankkonten. Ein gesonderter Nachweis dieser Finanzmittel 
innerhalb der gemeindlichen Finanzrechnung ist als sachgerecht und erforderlich anzusehen, da die Gemeinde 
mit ihrer Finanzrechnung einen stichtagsbezogenen Überblick über den Gesamtbestand der verfügbaren Fi-
nanzmittel der Gemeinde geben soll sowie die Veränderungen der gemeindlichen Finanzmittel im abgelaufenen 
Haushaltsjahr aufzeigen muss.  
 
Durch den gesonderten Nachweis in Höhe ihres Bestandes wird bei der Gemeinde der noch verfügbare Bestand 
erkennbar. Es sind dabei nicht die im Haushaltsjahr erfolgten Einzahlungen und Auszahlungen getrennt nachzu-
weisen. Ein solcher Nachweis ist ggf. gegenüber dem Auftraggeber der Gemeinde zu führen. Sofern in den Ge-
samtbestand an gemeindlichen Finanzmitteln auch noch ein Bestand an fremden Finanzmitteln einfließt, ist es 
regelmäßig geboten, im Rahmen der Erläuterungen zur Zusammensetzung der vorhandenen liquiden Mittel der 
Gemeinde im Anhang auch dazu Angaben zu machen.  
  
 
2. Zu Absatz 2 (Zahlungsabwicklung bei fremden Finanzmitteln): 
 
2.1 Die Übernahme der Zahlungsabwicklung für Dritte 
 
Die Vorschrift enthält eine gesonderte Ermächtigung für die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister über die 
Erledigung von Kassengeschäften für Dritte (Annahme und Auszahlungen von fremden Finanzmitteln) zu ent-
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scheiden. Die Abwicklung dieser Zahlungsgeschäfte muss dabei im Interesse der Gemeinde liegen. Die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister als Verantwortliche für das gemeindliche Verwaltungshandeln kann daher ent-
scheiden und anordnen, dass von der Zahlungsabwicklung der gemeindlichen Finanzbuchhaltung fremde Fi-
nanzmittel angenommen oder geleistet werden dürfen. Es muss dabei gewährleistet sein, dass diese Zahlungs-
geschäfte in die dauernde Überwachung der gemeindlichen Zahlungsabwicklung durch die örtliche Rechnungs-
prüfung sowie in die Aufsicht der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters über die Finanzbuchhaltung einbezo-
gen werden (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 5 GO NRW i.V.m. § 31 Absatz 4 GemHVO NRW). 
 
 
2.2 Die Übernahme der Finanzbuchhaltung für Dritte 
 
Die Gemeinde kann aber auch für Dritte die Aufgabe „Finanzbuchhaltung“ erledigen, z. B. deren Geschäftsbuch-
führung und/oder die Zahlungsabwicklung. Diese Möglichkeit der Gemeinde besteht nicht nur für eigene organi-
satorisch selbstständige Sondervermögen oder den in gemeindlicher Verwaltung stehenden Treuhandvermögen 
(vgl. §§ 97 und 98 GO NRW). Die Gemeinde hat dabei in der Sache eine Entscheidungsfreiheit. Durch Fachge-
setze wird es jedoch auch einzelnen Dritten ermöglicht, die Gemeinde mit der Abwicklung von Zahlungsgeschäf-
ten zu beauftragen. Die Waldgenossenschaften können z. B. ihre Kassengeschäfte durch die Gemeinde besor-
gen lassen (vgl. § 20 Absatz 2 Gemeinschaftswaldgesetz). Die Tätigkeit der Gemeinde ist dann i.d.R. entgelt-
pflichtig.  
 
Eine ordnungsgemäße Abwicklung der Geschäftsvorfälle Dritter durch die Gemeinde im Rahmen ihrer Finanz-
buchhaltung liegt im Interesse aller Beteiligten. Es sollen dabei grundsätzlich die für die Gemeinde geltenden 
Vorschriften eine entsprechende Anwendung finden. Jedoch können sich im Einzelnen dann Abweichungen er-
geben, wenn z. B. durch landesrechtliche Vorschriften der Gemeinde staatliche Aufgaben übertragen werden und 
die Gemeinde verpflichtet ist, die Zahlungspflichten daraus nach den landesrechtlich geltenden rechnungs-, kas-
sen- und prüfungsrechtlichen Vorschriften abzuwickeln. Die Abwicklung der Geschäftsvorfälle Dritter erfordert 
aber immer von der Gemeinde geeignete Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen.  
 
 
2.3 Die Einbeziehung in die unvermutete Prüfung 
 
Bei der Erledigung der Finanzbuchhaltung für Dritte muss von der Gemeinde aus Sicherheitsgesichtspunkten 
gewährleistet werden, dass die Zahlungsgeschäfte und die dazu verfügbaren fremden Finanzmittel auch in die 
unvermutete Prüfung einbezogen werden (vgl. § 30 Absatz 5 GemHVO NRW). Die dauernde Überwachung der 
gemeindlichen Zahlungsabwicklung durch die örtliche Rechnungsprüfung kann jedoch dazu führen, dass auf die 
unvermutete Prüfung der gemeindlichen Zahlungsabwicklung, die mindestens einmal jährlich vorzunehmen ist, 
verzichtet werden kann (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 5 GO NRW). Dieser Verzicht umfasst dann auch die frem-
den Finanzmittel in der gemeindlichen Zahlungsabwicklung. Die Entscheidung darüber obliegt der Gemeinde, die 
aber gleichwohl über die Mindestanforderungen hinaus, weitere Prüfungen auch für die fremden Finanzmittel 
vornehmen lassen kann, wenn z. B. aus örtlichen Gegebenheiten heraus dazu ein Anlass besteht.  
 
 
2.4 Die Einziehung bei Amtshilfe im Rahmen der Vollstreckung 
 
Im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung kann auch das Instrument der Amtshilfe nach den §§ 4 bis 8 VwVG 
NRW zur Anwendung kommen. Es stellt eine ergänzende Hilfe für die zuständige Vollstreckungsbehörde dar, die 
von einer anderen Behörde geleistet werden soll. Die Amtshilfe dient in diesen Fällen der Erleichterung, Be-
schleunigung und Verbilligung des Verwaltungsverfahrens bei einer Gemeinde. Die ersuchte Behörde wird 
dadurch nicht zum Vollstreckungsschuldner (Selbstschuldner, Haftungs- oder Duldungsschuldner) gegenüber der 
ersuchenden Behörde. Gleichwohl bestehen Finanzbeziehungen bzw. Zahlungsströme zwischen den beiden 
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Behörden, bei denen die ersuchte Behörde jedoch nicht als wirtschaftlicher Eigentümer der einzuziehenden Fi-
nanzmittel anzusehen ist.  
 
Die erhaltenen Zahlungen aus der Amtshilfetätigkeit sind durch die ersuchte Vollstreckungsbehörde als fremde 
Finanzmittel nach § 16 GemHVO NRW zu behandeln. Aus diesen erhaltenen Zahlungen sind Ansprüche der 
ersuchten Vollstreckungsbehörde zu separieren, die dieser wegen ihrer Vollstreckungstätigkeit als Auslagener-
satz oder Gebühren zustehen. Aus dem Ersuchen um Amtshilfe durch eine Vollstreckungsbehörde entsteht je-
doch kein Geschäftsvorfall, der als eigenständiger Sachverhalt durch die beiden beteiligten Vollstreckungsbehör-
den zu bilanzieren wäre. Die Forderung gegen einen Dritten, die im Rahmen der Amtshilfe durchgesetzt werden 
soll, wird durch ein Amtshilfeersuchen nicht zu einer Forderung gegenüber der ersuchten Behörde. Die Forderung 
bleibt bei der ersuchenden Vollstreckungsbehörde grundsätzlich bestehen, bis diese erfüllt wurde, z. B. aus den 
durch die ersuchte Behörde eingezogenen Finanzmitteln.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 17 
Interne Leistungsbeziehungen 

 
Werden in den Teilplänen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs interne Leistungsbeziehungen 
erfasst, sind diese dem Jahresergebnis des Teilergebnisplans und der Teilergebnisrechnung hinzuzufügen und 
müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen. 

 
 
Erläuterungen zu § 17: 
 
1. Die Zwecke der internen Leistungsbeziehungen 
 
1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Bei der Gemeinde ergeben sich Auswirkungen auf ihre Ressourcen nicht nur durch gemeindliche Geschäfte mit 
Dritten als Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Die gemeindlichen Ressourcen werden auch 
durch Geschäfte zwischen organisatorisch eigenständigen Einheiten der gemeindlichen Verwaltung berührt. 
Solche internen Geschäfte haben keine Außenwirkung und gelten daher als interne Leistungsbeziehungen der 
Gemeinde. Zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs der Gemeinde ist es deshalb geboten, auch 
die aus den internen Leistungsbeziehungen zu erzielenden Erträge und entstehenden Aufwendungen haushalts-
mäßig zu erfassen.  
 
Die Gemeinde soll grundsätzlich ihren Ressourcenverbrauch und ihr Ressourcenaufkommen genau und vollstän-
dig sowie so verursachungsgerecht wie möglich ermitteln. Insbesondere in den Produkt- oder Fachbereichen der 
gemeindlichen Verwaltung, in denen der Ressourcenverbrauch durch eine entsprechende Gestaltung der Entgel-
te (Erträge) für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Leistungen oder Einrichtungen ganz oder zum Teil ge-
deckt wird, bedarf es einer Gesamtbetrachtung und der Zusammenführung von Erträgen und Aufwendungen aus 
externen und internen Beziehungen und eines entsprechenden Nachweises. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
Geschäfte aus internen Leistungsbeziehungen sich ausgleichen müssen. Es ist aber gleichwohl nicht ausge-
schlossen, dass sich in Ausnahmefällen aus solchen Geschäften auch bilanzielle Wirkungen auf die gemeindliche 
Vermögens- und Schuldenlage ergeben können. Solche Wirkungen sollen aber aufgrund der Ausgleichsverpflich-
tung in der Vorschrift entsprechend bereinigt und im gemeindlichen Jahresabschluss nicht erfasst werden. 
 
Die Vorschrift enthält daher nähere Bestimmungen zum Ausweis von internen Leistungsbeziehungen im ge-
meindlichen Haushaltsplan und im Jahresabschluss der Gemeinde. Soweit interne Leistungsbeziehungen von der 
Gemeinde erfasst werden, sind diese dem geplanten Jahresergebnis im einzelnen Teilergebnisplan und dem 
eingetretenen Jahresergebnis in der Teilergebnisrechnung hinzuzufügen. Die Erträge und Aufwendungen aus 
den internen Leistungsbeziehungen der Gemeinde können dabei auf der Grundlage von Daten der gemeindlichen 
Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt werden. Sie müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung 
insgesamt ausgleichen.  
 
Zum Gegenstand interner Leistungsbeziehungen gehören i.d.R. aber nicht sämtliche Steuerungs- und Service-
leistungen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung, sondern regelmäßig nur auftragsbezogene Leistungen zwi-
schen organisatorisch eigenständigen Einheiten der gemeindlichen Verwaltung. Aus solchen Geschäftsbeziehun-
gen heraus muss ein Ressourcenverbrauch oder ein Ressourcenaufkommen entstehen, das nicht bereits bei 
anderen gemeindlichen Leistungen erfasst wird. Insoweit ist auch eine örtliche Kosten- und Leistungsrechnung 
bei Gemeinde sinnvoll und sachgerecht (vgl. § 18 GemHVO NRW). Die in dieser Vorschrift genannten Verpflich-
tungen sollen bewirken, dass die Gemeinde aus einem eigenen sachlichen Bedürfnis heraus ihre internen Leis-
tungsbeziehungen erfasst, z. B. um die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit bei ihrer gemeindlichen Aufga-
benerledigung zu belegen. Die Gemeinde ist gleichwohl nicht zu einer haushaltsmäßigen Erfassung ihrer internen 
Leistungsbeziehungen verpflichtet.  
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1.2 Die Auswirkungen auf die Steuerung 
 
Die Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs sowie des Ressourcenaufkommens der Gemeinde er-
fordert ein zeitgemäßes gemeindliches Verwaltungsmanagement, das sich nicht nur mit den Leistungen befasst, 
die von der Gemeinde für Dritte erbracht werden. Dieses Verwaltungsmanagement muss, insbesondere aus 
Steuerungsgründen, ebenso die Leistungsbeziehungen zwischen den Fach- oder Produktbereichen innerhalb der 
gemeindlichen Verwaltung im Blick haben. Solche „inneren Dienst- und Serviceleistungen“ stellen i.d.R. Vorleis-
tungen für die externen Leistungen der Gemeinde dar. Sie führen gleichzeitig aber auch zu einem Ressourcen-
verbrauch Ressourcenaufkommens oder Ressourcenaufkommens bei der Gemeinde.  
 
Die Erfassung der gemeindlichen Ressourcen sowie die Erfassung von Steuerungsleistungen im gemeindlichen 
Haushaltsplan und im Jahresabschluss sind sinnvoll, wenn aus deren Kenntnis und Transparenz heraus durch 
sachgerechte Entscheidungen ein Steuerungsnutzen für die Gemeinde entsteht. Die gemeindlichen Steuerungs-
informationen bauen dabei auf dem Nachweis der internen Leistungsbeziehungen in den Teilrechnungen (Teiler-
gebnisrechnungen) auf. Die Teilfinanzrechnungen bleiben dabei unberührt, weil die verwaltungsinternen Bezie-
hungen nicht zu kassenwirksamen Zahlungsleistungen - auch nicht in fiktiver Form - führen. In diesem Zusam-
menhang erstreckt sich die gemeindliche Steuerung nur auf die Leistungen der gemeindlichen Verwaltung. Auf 
die Einbeziehung der organisatorisch verselbstständigten Sondervermögen mit eigenem Rechnungskreis wird 
verzichtet, denn diese sind gegenüber der Gemeinde - auch bilanzieller Hinsicht - als Dritte zu klassifizieren.  
 
 
2. Der haushaltsmäßige Nachweis der internen Leistungsbeziehungen 
 
2.1 Die Erfassung  
 
Die Gemeinde kann im Rahmen der Vorschrift eigenverantwortlich entscheiden, ob und in welchem Umfang sie 
das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch aus den örtlichen internen Leistungsbeziehungen 
haushaltsmäßig erfasst. Sofern sie sich zu einer Erfassung entschließt, sind von ihr die durch die Leistungsbezie-
hungen entstehenden Erträge und Aufwendungen in die örtlichen Teilpläne (Teilergebnispläne) sowie in die Teil-
rechnungen (Teilergebnisrechnungen) einzubeziehen (vgl. § 4 Absatz 3 und § 40 GemHVO NRW). Aus der Ge-
samtsicht der Gemeinde müssen sich dabei die Erträge und Aufwendungen insgesamt ausgleichen.  
 
Diese Ausgleichspflicht bewirkt, dass aus den internen Leistungsbeziehungen keine zusätzlichen Erträge und 
Aufwendungen für den gemeindlichen Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung entstehen. Durch eine gesonderte 
Erfassung der Erträge und Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen der Gemeinde in den örtlichen 
Teilplänen und Teilrechnungen wird vielmehr eine zutreffende und vollständige Abbildung des haushaltswirt-
schaftlichen Geschehens der Gemeinde sichergestellt. Bei der örtlichen Darstellung der Erträge und Aufwendun-
gen aus den internen Leistungsbeziehungen soll auch das Informationsinteresse der Adressaten der gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft berücksichtigt werden. 
 
In den Teilplänen im gemeindlichen Haushaltsplan bzw. den Teilrechnungen im Jahresabschluss der Gemeinde 
sind daher die Erträge und Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen nach dem ermittelten "exter-
nen" Jahresergebnis auszuweisen. Dieser Ausweis ermöglicht, die Erträge und Aufwendungen aus den örtlichen 
internen Leistungsbeziehungen produktorientiert und verknüpft mit Zielen und Leistungskennzahlen unter Einbe-
ziehung der örtlichen Steuerungs- und Informationsbedürfnisse haushaltsmäßig zusätzlich zu erfassen. Der ge-
sonderte Ausweis erfordert, nach dem Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung (Jahresergebnis I) ein zweites 
jahresbezogenes Ergebnis einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
auszuweisen (Jahresergebnis II).  
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Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-
Kontenrahmen der Kontengruppe 48 und die Aufwendungen der Kontengruppe 58 zugeordnet worden (vgl. § 27 
Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; 
SMBl. NRW. 6300). 
 
 
2.2 Die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ 
 
2.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Mit dem NKF wird über die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ das Ressourcenaufkommen und der Ressour-
cenverbrauch der Gemeinde erfasst. Der tatsächliche Werteverzehr wird über Abschreibungen vollständig abge-
bildet. Unter Einbeziehung der Produktorientierung wird der Gemeinde damit die haushaltsmäßige Erfassung und 
Darstellung des Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens bezogen auf ihre Aufgabenerfüllung 
möglich. Gleichzeitig soll die Ausrichtung der Finanzpolitik der Gemeinden auf das Prinzip der intergenerativen 
Gerechtigkeit erreichen, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge dersel-
ben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten.  
 
Die im NKF verwendeten Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ stellen dabei den zutreffenden Buchungsstoff für 
den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung der Gemeinde dar. Sie sind die zutreffenden Größen für eine ge-
meindliche „Reinvermögensrechnung“, die das Geldvermögen und das Sachvermögen der Gemeinde betrifft, 
wenn ein Vorgang bei der Gemeinde das gemeindliche Eigenkapital erhöht oder vermindert (Erhöhung: Ertrag; 
Verminderung; Aufwand). Die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ sind daher von zentraler Bedeutung für die 
gemeindliche Ergebnisermittlung. Damit werden auch die internen Leistungsbeziehungen der Gemeinde erfasst 
werden, sofern die Gemeinde ihre Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenver-
brauchs in ihrem Haushalt veranschlagt (vgl. § 17 GemHVO NRW). Der „interne Charakter“ der örtlichen Leis-
tungsbeziehungen steht der Anwendung dieser Rechengrößen durch die Gemeinde nicht entgegen. 
 
 
2.2.2 Die Rechengröße „Ertrag“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Ertrag“ wird betriebswirtschaftlich die bewertete Leistungserstellung der 
Gemeinde in einem Haushaltsjahr (Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. Im gemeindlichen Bereich kön-
nen diese Rechengrößen wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rechengröße „Ertrag“ 
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Ertrag, der gleichzeitig 
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Abbildung 372 „Die Rechengröße Ertrag“ 
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Einen Ertrag stellt dabei jeder gemeindliche Vorgang dar, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der 
Gemeinde erhöht. Mit der Rechengröße werden aber auch die der Gemeinde zustehenden Steuereinnahmen und 
die ihr gewährten Zuwendungen erfasst, denn diese stellen einen erheblichen Anteil an den gemeindlichen Ein-
nahmen dar. Die gemeindlichen Erträge sind vielfach auch an Zahlungsvorgänge gebunden, sodass bei der Ge-
meinde auch einzahlungswirksame Erträge entstehen können. Die Zahlungsvorgänge können dabei aber auch in 
einer anderen Periode liegen.  
 
Die Rechengrößen „Ertrag“ und „Einnahme“ sind dann deckungsgleich, wenn die gleiche Periode bzw. das glei-
che Haushaltsjahr der Gemeinde betroffen ist. Die Gemeinde erzielt dann in einem Haushaltsjahr eine Einnahme, 
die keinen Ertrag darstellt, wenn entweder keine Leistungserstellung durch die Gemeinde vorliegt oder wenn die 
Leistungserstellung und die dazugehörige Einnahme in unterschiedliche Haushaltsjahre fallen, z.B. Rechnungs-
abgrenzung bei Mietvorauszahlungen (vgl. § 42 GemHVO NRW). 
 
 
2.2.3 Die Rechengröße „Aufwand“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Aufwand“ wird betriebswirtschaftlich der bewertete Güterverzehr der 
Gemeinde in einem Haushaltsjahr (Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. Zu Aufwendungen führt jeder 
gemeindliche Vorgang, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde vermindert. Die Rechengrö-
ßen „Aufwand“ und „Ausgabe“ sind dann deckungsgleich, wenn die gleiche Periode bzw. das gleiche Haushalts-
jahr der Gemeinde betroffen ist, z. B. wenn von der Gemeinde die Gehälter, das Material, die Energie u.a. zu 
bezahlen ist. Diese Rechengrößen können wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rechengröße „Aufwand“ 
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Abbildung 373 „Die Rechengröße Aufwand“ 

 
Die Gemeinde leistet in einem Haushaltsjahr dann eine Ausgabe, die keinen Aufwand darstellt, wenn z. B. die im 
Dezember des Haushaltsjahres für den Januar des Folgejahres zu zahlende Beamtenbesoldung. Die Aufwen-
dungen der Gemeinde und die dazugehörige Ausgabe fallen dabei in unterschiedliche Haushaltsjahre, sodass 
eine aktive Rechnungsabgrenzung vorzunehmen ist (vgl. § 42 GemHVO NRW). Die gemeindlichen Aufwendun-
gen sind vielfach auch an Zahlungsvorgänge gebunden, sodass bei der Gemeinde auch zahlungswirksame Auf-
wendungen entstehen. Die Zahlungsvorgänge können dabei auch in einer anderen Periode liegen. Die Rechen-
größen „Aufwand“ und „Ausgaben“ sind dann deckungsgleich, wenn die gleiche Periode bzw. das gleiche Haus-
haltsjahr der Gemeinde betroffen ist. 
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2.3 Die Abbildung im Teilergebnisplan 
 
2.3.1 Allgemeine Kriterien 
 
Die Gemeinde soll das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch möglichst vollständig dort haus-
haltsmäßig nachweisen, wo es regelmäßig aus der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft heraus 
entsteht. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sollen daher gesondert in den Teil-
ergebnisplänen der betreffenden produktorientierten Teilpläne veranschlagt und nach dem Jahresergebnis abge-
bildet bzw. gesondert ausgewiesen und zu einem zweiten Jahresergebnis zusammengefasst werden. Mit einer 
solchen Abbildung soll die Vergleichbarkeit zwischen den Teilplänen im Haushaltsplan der Gemeinde gesichert 
und die notwendige Transparenz über das ertrags- und aufwandsrelevante Geschehen innerhalb der gemeindli-
chen Verwaltung transparent gemacht werden.  
 
Der Gemeinde bleibt aber sowohl die Abbildung interner Leistungsbeziehungen in den Teilplänen bzw. den Teil-
rechnungen als auch die Gestaltung der internen Leistungsbeziehungen innerhalb ihrer gemeindlichen Verwal-
tung freigestellt. Der Ausweis der Leistungsbeziehungen erfordert von der Gemeinde nicht, die bezogenen Leis-
tungen nach den in § 2 Absatz 1 GemHVO NRW bestimmten Ertragsarten und die abgegebenen Leistungen 
nach den in dieser Vorschrift bestimmten Aufwandsarten zu untergliedern. Es ist grundsätzlich ausreichend, wenn 
in den betreffenden Teilergebnisplänen die vorgesehenen internen Leistungsbeziehungen zusammengefasst 
nach Erträgen (für abgegebene Leistungen) und Aufwendungen (für bezogene Leistungen) veranschlagt bzw. in 
den betreffenden Teilergebnisrechnungen entsprechend nachgewiesen werden (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Abbildung interner Leistungsbeziehungen im Teilergebnisplan 
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Abbildung 374 „Die Abbildung interner Leistungsbeziehungen“ 
 
Bei produktbezogenen internen Leistungsbeziehungen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung sollte die Ge-
meinde der Erfassung der Leistungsbeziehungen in den jeweils betroffenen Teilplänen den Vorzug vor einer 
alleinigen Erfassung dieser Leistungen in ihrer Kosten- und Leistungsrechnung geben (vgl. § 18 GemHVO NRW). 
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Sie sollte zudem die Grundsätze der Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen in den Teilplänen bzw. in 
den Teilrechnungen in einer Dienstanweisung regeln, über die der Rat der Gemeinde unterrichtet werden sollte. 
Im gemeindlichen Haushaltsplan und im Jahresabschluss der Gemeinde können dann über die internen Leis-
tungsbeziehungen bzw. über die Erträge und Aufwendungen als Ressourcen daraus sach- und zielgerichtete 
Informationen gegeben werden. 
 
 
2.3.2 Die Erfassung der eigenen Abgaben 
 
Die Gemeinde kann grundsätzlich eigenverantwortlich entscheiden, ob und wie sie zum Nachweis des vollständi-
gen Ressourcenverbrauchs die internen Leistungsbeziehungen haushaltsmäßig erfasst. Es kann sich aber ggf. 
auch ein Gebot zur Erfassung von internen Leistungsbeziehungen ergeben. Ein solches Erfordernis kann sich 
aus der Erhebung von Abgaben durch die Gemeinde ergeben, wenn die Gemeinde auch gegenüber sich selber 
abgabenpflichtig ist, z. B. im Rahmen von Steuerpflichten. Nach den steuerrechtlichen Vorschriften kann die Ge-
meinde als Steuerberechtigte in bestimmten Fällen auch steuerpflichtig sein, z. B. bei der Grundsteuer. In solchen 
Fällen muss die Gemeinde einen Steuerbescheid an sich selbst richten, der sich haushaltswirtschaftlich ergeb-
niswirksam in Form von Erträgen und Aufwendungen auswirkt.  
 
Aus solchen steuerrechtlichen Verhältnissen entsteht ein interner“ Geschäftsvorfall bei der Gemeinde. Er stellt 
eine interne Leistungsbeziehung dar und ist deshalb in den jeweils betroffenen Teilplänen (Teilergebnisplan) zu 
veranschlagen, sofern die Gemeinde diese Leistungsbeziehungen haushaltsmäßig erfasst. Eine solche haus-
haltsmäßige Behandlung kann in weiteren Fällen erforderlich werden, in denen die Gemeinde eine Abgabe erhebt 
und gleichzeitig gegenüber sich selber abgabepflichtig ist. Derartige gemeindliche Gegebenheiten führen zwar zu 
„internen“ Geschäftsvorfällen bei der Gemeinde, diese lösen jedoch keine kassenmäßigen Zahlungsvorgänge 
aus, die in der Finanzrechnung der Gemeinde zu erfassen wären. Ein aufgrund interner Leistungsbeziehungen 
entstandener steuerrechtlicher Ertrag bei der Gemeinde fließt daher auch nicht in den Gemeindefinanzausgleich 
ein. Dessen Basisdaten bauen auf den kassenmäßigen Zahlungsvorgängen in der gemeindlichen Zahlungsab-
wicklung auf, die auch finanzstatistisch erfasst werden.  
 
 
2.4 Die Ausgleichspflicht insgesamt 
 
Bei den Geschäftsvorfällen innerhalb der Gemeinde, die als interne Leistungsbeziehungen haushaltswirtschaftlich 
erfasst werden, stehen den bezogenen Leistungen (Aufwendungen) immer im gleichen Umfang auch abgegebe-
ne Leistungen (Erträge) gegenüber. Daher verlangt die Vorschrift, dass sich die internen Leistungsbeziehungen 
im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen müssen. Diese Vorgabe bedeutet, dass 
gemeindeintern ein Ausgleich zwischen den zu verrechnenden Größen herzustellen ist. Aufgrund dieser Aus-
gleichsverpflichtung ist auf eine zusätzliche Erfassung der internen Leistungsbeziehungen auf der gemeindlichen 
Gesamtebene zu verzichten. Durch die Einbeziehung der aus den internen Leistungsbeziehungen resultierenden 
Erträge und Aufwendungen in die Teilergebnispläne werden ressourcenbezogenen Auswirkungen des „internen“ 
Verwaltungshandelns für die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft in einem ausreichenden Maße 
transparent. Es dürfte auch deshalb ausreichend sein, weil aus solchen Leistungsbeziehungen keine Ansprüche 
oder Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Dritten entstehen. 
 
 
2.3.4 Die internen Leistungsbeziehungen im NKF-Kontenrahmen 
 
Dem haushaltsmäßigen Nachweis der internen Leistungsbeziehungen der Gemeinde muss auch im NKF-
Kontenrahmen ausreichend Rechnung getragen werden. Für die örtliche Erfassung und den Nachweis der Erträ-
ge und Aufwendungen aus diesen gemeindlichen Leistungsbeziehungen sind in dem Kontenrahmen für die Er-
träge die Kontengruppe 48 „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ und für die Aufwendungen die Konten-
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gruppe 58 „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ vorgesehen. Dadurch kann bei der Gemeinde 
eine sachgerechte Einbindung in das örtliche Buchungsgeschehen erfolgen. Die internen Leistungsbeziehungen 
müssen dann auch nicht nur im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung betrachtet werden (vgl. § 18 
GemHVO NRW). Die Einordnung zeigt die nachfolgende Übersicht auf (vgl. Abbildung). 
 

 
Erträge und Aufwendungen im NKF-Kontenrahmen 

 
Bereich Kontenklasse Kontengruppen 

Aktiva 

0 
 
Immaterielle Vermögensgegen- 
stände und Sachanlagen 

 

1 
 
Finanzanlagen, Umlaufvermö-
gen und aktive Rechnungsab-
grenzung 

 

Passiva 

2 
 
Eigenkapital, Sonderposten und 
Rückstellungen 

 

3 
 
Verbindlichkeiten und passive 
Rechnungsabgrenzung 

 

Ergebnis- 
rechnung 

4 Erträge 

 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
42 Sonstige Transfererträge 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, 
     Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
45 Sonstige ordentliche Erträge 
46 Finanzerträge 
47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen 
48 Erträge aus internen Leistungs- 
      beziehungen 
49 Außerordentliche Erträge 
 

5 Aufwendungen 

 
50 Personalaufwendungen 
51 Versorgungsaufwendungen 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
53 Transferaufwendungen 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
56 ... 
57 Bilanzielle Abschreibungen 
58 Aufwendungen aus internen  
      Leistungsbeziehungen 
59 Außerordentliche Aufwendungen 
 

Finanz- 
rechnung 

6  
Einzahlungen 

 

7  
Auszahlungen 

 

Abschluss 8  
Abschlusskonten  

KLR 9 
 
Kosten- und Leistungsrechnung 
(KLR) 

 

      
 

Abbildung 375 „Die Erfassung interner Leistungsbeziehungen im NKF-Kontenrahmen“ 
 
 
3. Örtliche Regelungen über interne Leistungsbeziehungen 
 
Durch die Anwendung der internen Leistungsverrechnung vor Ort soll eine effiziente Verwaltungssteuerung ge-
fördert und das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde gestärkt werden. Die Gemeinde sollte daher sachgerechte 
örtliche Festlegungen zur Durchführung von internen Leistungsverrechnungen treffen. Die Verrechnung interner 
Leistungsbeziehungen in der Gemeinde kann dabei z. B. nach dem Kostenstellenumlageverfahren, dem Umlage-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 17 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1534 

verfahren nach festen Kostensätzen, der direkten innerbetrieblichen Verrechnung oder einer prozessorientierten 
Verrechnung vorgenommen werden. In diesem Rahmen ist von der Gemeinde zu entscheiden, ob und mit wel-
cher Genauigkeit und Verursachung die internen Leistungsbeziehungen den Einheiten in der gemeindlichen Ver-
waltung zugerechnet und verrechnet werden sollen.  
 
Die Erfassung der internen Leistungsbeziehungen der Gemeinde soll in den Teilergebnisplänen der örtlichen 
Teilpläne erfolgen. Die Teilpläne sind als haushaltsmäßige Steuerungsebene anzusehen und werden entspre-
chend genutzt. Der gemeindliche Haushaltsplan muss deshalb die produktorientierten Teilpläne enthalten, in 
denen im jeweiligen Teilergebnisplan auch die aus den örtlichen Leistungsbeziehungen entstehenden Erträge 
und Aufwendungen zu veranschlagen sind. Dabei ist zu beachten, dass wegen dieser Leistungsbeziehungen 
innerhalb der Gemeinde grundsätzlich kein Zahlungsmittelfluss erfolgt. Ein Zahlungsstrom ist aber auch von der 
Gemeinde nicht damit zu verbinden, um Kassenvorgänge von „fiktiver“ Art zu erreichen. Die haushaltsmäßige 
Veranschlagung der internen Leistungsbeziehungen wirkt sich deshalb nicht auf die Teilfinanzpläne in den Teil-
plänen aus. Die Auswahl der Verrechnung sowie die Festlegung der in die interne Leistungsverrechnung einzu-
beziehenden Organisationseinheiten der gemeindlichen Verwaltung und damit die betreffenden haushaltsmäßi-
gen Teilpläne sind von der Gemeinde in eigener Verantwortung vorzunehmen. 
 
 
4. Keine internen Leistungsbeziehungen mit gemeindlichen Betrieben 
 
Bei der haushaltsmäßigen Erfassung und Abbildung der internen Leistungsbeziehungen der Gemeinde nach 
dieser Vorschrift ist zu beachten, dass dazu nicht die Leistungsbeziehungen der Gemeinde zu den gemeindlichen 
Betrieben gehören. Diese Leistungsbeziehungen stellen für den gemeindlichen Haushalt ähnliche Beziehungen 
dar wie sie zu sonstigen Dritten extern bestehen. Sie sind daher im Haushaltsplan der Gemeinde entsprechend 
als „Fremde Dienstleistungen“ zu veranschlagen. Diese Vorgabe gilt auch für die Betriebe der Gemeinde, die ein 
gemeindliches Sondervermögen mit eigenem Rechnungskreis darstellen und deshalb außerhalb des Haushalts 
der Gemeinde bewirtschaftet werden (vgl. § 97 GO NRW). Nur mit den Sondervermögen der Gemeinde, die im 
gemeindlichen Haushalt enthalten sind, z. B. rechtlich unselbstständige Stiftungen im Produktbereich „Stiftungen“, 
können daher interne Leistungsbeziehungen der Gemeinde bestehen und haushaltsmäßig zu erfassen sein. 
 
Im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses werden die Leistungsbeziehungen der Ge-
meinde zu ihren Betrieben oder zwischen den Betrieben oftmals auch als „interne“ Leistungsbeziehungen be-
zeichnet, weil der Gesamtabschluss unter dem Gesichtspunkt der „Fiktion der wirtschaftlichen Einheit“ die ge-
meindliche Verwaltung und die Betriebe der Gemeinden wirtschaftlich zusammengefasst dargestellt werden. Die 
dafür vorzunehmende Vollkonsolidierung erfordert, eine Aufwands- und Ertragskonsolidierung nach § 305 HGB 
zwischen den daran Beteiligten (vgl. § 50 GemHVO NRW). Bei diesem Konsolidierungsschritt sind die Aufwen-
dungen und Erträge für die gemeindliche Gesamtergebnisrechnung dahingehend zu untersuchen, ob sie aus 
Leistungsbeziehungen zwischen den gemeindlichen Betrieben oder zwischen der Verwaltung der Gemeinde und 
den Betrieben resultieren.  
 
Aus der Sicht der wirtschaftlichen Einheit sind die Leistungsbeziehungen zwischen den gemeindlichen Betrieben 
sowie mit der gemeindlichen Verwaltung wie ein innerbetrieblicher Leistungsaustausch zu behandeln und deshalb 
im Rahmen des Konsolidierungsschrittes „Aufwands- und Ertragskonsolidierung“ zu eliminieren. Diese Vorge-
hensweise führt aber gleichwohl nicht zu internen Leistungsbeziehungen der Gemeinde, auch wenn davon die 
gemeindliche Verwaltung betroffen sein kann. Sie berührt daher nicht den gemeindlichen Haushaltsplan und den 
Jahresabschluss der Gemeinde. 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 18 
Kosten- und Leistungsrechnung 

 
(1) Nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde soll eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung 
der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgaben-
erfüllung geführt werden. 

 
(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt die Grundsätze über Art und Umfang der Kosten- und Leis-
tungsrechnung und legt sie dem Rat zur Kenntnis vor. 

 
 

Erläuterungen zu § 18: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Der Einsatz der Kosten- und Leistungsrechnung 
 
Die Gemeinde soll eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) vornehmen, denn diese wird aus Steuerungs- und 
Wirtschaftlichkeitsgründen als wesentlich und bedeutend für die gemeindliche Haushaltswirtschaft angesehen. 
Diese Vorgabe wurde deshalb zum Bestandteil des NKF als gemeindliches Haushaltsrecht gemacht. Die KLR 
stellt in Ergänzung des Haushalts der Gemeinde wichtige Informationen zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung 
bereit. Sie ist neben der gemeindlichen Finanzbuchhaltung der weite Hauptbereich des gemeindlichen Rech-
nungswesens mit eigenem Rechnungskreis (vgl. § 27 GemHVO NRW). Sie ermöglicht eine differenzierte Be-
trachtungsweise von gemeindlichen Produkten und auch von Verwaltungseinheiten der Gemeinde in sachlicher 
und zeitlicher Hinsicht und auf verschiedenen Abrechnungsmöglichkeiten.  
 
Die Vornahme einer Kosten- und Leistungsrechnung durch die Gemeinde fördert die sparsame und wirtschaftli-
che Haushaltsführung der Gemeinde. Sie ist daher für eine effiziente Verwaltungssteuerung unverzichtbar. Erst 
durch die Aufbereitung der Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung in einem nicht nur formal ausgeprägten 
Berichtswesen erhalten der Rat und der Bürgermeister steuerungsrelevante Ergebnisse, die für die Planung, 
Entscheidungsfindung und Kontrolle von Bedeutung und nutzbar sind. Auf der Grundlage von Daten der ge-
meindlichen Kosten- und Leistungsrechnung können auch die Werte aus den internen Leistungsbeziehungen 
ermittelt werden (vgl. § 17 GemHVO NRW). 
 
 
2. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Kosten- und Leistungsrechnungen 
 
Für die Kosten- und Leistungsrechnung sind besondere Grundsätze entwickelt worden. Diese Grundsätze wur-
den werden als "Grundsätze ordnungsmäßiger Kosten- und Leistungsrechnungen (GoKLR)" bezeichnet und 
sollen durch die Gemeinde Anwendung finden. Folgende Grundsätze ordnungsmäßiger Kosten- und Leistungs-
rechnung bestehen (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger  

Kosten- und Leistungsrechnungen (GoKLR) 
 
 

- Grundsatz der Rationalität. 
 

 
- Grundsatz der Objektivität. 

 
 

- Grundsatz der Klarheit. 
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger  

Kosten- und Leistungsrechnungen (GoKLR) 
 
 

 
- Grundsatz der formellen Ordnungsmäßigkeit. 

 
 
-       Grundsatz der Wirtschaftlichkeit. 
 

 
- Grundsatz der Ganzheitlichkeit.  

 
Abbildung 376 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Kosten- und Leistungsrechnungen“ 

 
Die Gemeinde soll neben diesen Grundsätzen auch Grundregeln für den Aufbau der örtlichen Kosten- und Leis-
tungsrechnung in der gemeindlichen Verwaltung aufstellen und diese Regeln an den Zielen und Zwecken der 
örtlichen Kosten und Leistungsrechnung ausrichten. Die Rahmenvorgaben und die Mindestanforderungen dafür 
müssen unter der Mitwirkung des Verwaltungsvorstands konzeptionell geklärt werden (vgl. § 70 GO NRW). 
 
 
3. Die Rechengrößen der Kosten- und Leistungsrechnung 
 
3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Rechengrößen der Ergebnisrechnung und der Kosten- und Leis-
tungsrechnung entstehen aus den unterschiedlichen Zielen dieser Komponenten des gemeindlichen Haushalts-
rechts. Beide Teile sind darauf ausgerichtet, ein periodengerechtes Ergebnis der Gemeinde zu ermitteln. Die 
Güterentstehung, gemessen durch Erträge und Leistungen, soll dabei dem Güterverzehr, gemessen als Aufwand 
bzw. Kosten, gegenübergestellt werden. Ein großer Teil dieser Erträge und Aufwendungen stellt dabei zugleich 
auch Leistungen (Erlöse) und Kosten dar, wie sie für die Anwendung der KLR benötigt werden.  
 
Die gemeindliche Ergebnisrechnung ist aber eine globalere Rechnung als die KLR, weil durch die Ergebnisrech-
nung die sachzielbezogenen, aber auch die betriebsfremden und periodenfremden Erträge und Aufwendungen 
der Gemeine erfasst werden. Die Kosten- und Leistungsrechnung liefert dagegen nur die Informationen zu den 
Kostenarten (welche Art von Kosten), zu den Kostenstellen (wo entstehen die Kosten) und zu den Kostenträgern 
(für welche Produkte entstehen Kosten). Die Verwendung des Begriffs „Leistung“ statt „Erlöse“ hilft dabei, mögli-
che Verwechselungen mit dem Erlösbegriff im Sinne von Umsatzerlösen auszuschließen.  
 
 
3.2 Die Rechengröße „Erlöse/Leistungen“ 
 
Unter der Rechengröße „Erlöse/Leistungen“ werden betriebswirtschaftlich die in Geld bewerteten Güter und Leis-
tungen der Gemeinde verstanden. In diesem Zusammenhang sind Erlöse die verwerteten Marktleistungen und 
entsprechen in erster Linie den betrieblichen Erträgen. Die Zusatzerlöse, die keinem Ertrag entsprechen, haben 
dabei nur kalkulatorischen Charakter. Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung wird im Zusammenhang 
mit dem Begriff „Erlöse“ oft auch der Begriff „Leistung“ verwendet. Dieser Begriff beinhaltet den erreichten oder 
angestrebten Input von Tätigkeiten oder Aktivitäten, deren Gegenstück die dabei verursachten Kosten sind. Dabei 
werden die Umsatzerlöse oftmals auch als Absatzleistungen bezeichnet.  
 
Von der Leistung zu unterscheiden ist aber die Wirkung, die das erstellte Gut oder die Dienstleistung beim Emp-
fänger verbreitet oder hinterlässt. Für deren Messung müssen die gleichen Größen verwendet werden, die auch 
für die Bestimmung der Vorgaben und Ziele definiert wurden. Im Unterschied zu den Erlösen wird bei den Leis-
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tungen auch der Eigenverbrauch berücksichtigt. Die Begriffspaare „Ertrag“ und „Erlöse“ können wie folgt unter-
schieden werden: 
 

 
Die Rechengröße „Erlöse/Leistungen“ 

 
 

ERTRÄGE 
 

 

 
Erträge, die nicht gleichzeitig 

Erlöse sind 

 
Erträge, die gleichzeitig 

Erlöse sind 
 

 

  
Erlöse, die gleichzeitig 

Erträge sind 
 

 
Erlöse/Leistungen, die nicht gleich-

zeitig 
Erträge sind 

  
ERLÖSE/LEISTUNGEN 

 
Abbildung 377 „Die Rechengröße Erlöse/Leistungen“ 

 
 
3.3 Die Rechengröße „Kosten“ 
 
Unter der Rechengröße „Kosten“ wird betriebswirtschaftlich der in Geld bewertete Verbrauch an Gütern und 
Dienstleistungen zur betrieblichen Leistungserstellung durch die Gemeinde verstanden. Zu Kosten führt daher 
jeder gemeindliche Vorgang oder Geschäftsvorfall, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde 
vermindert. Die Begriffspaare „Aufwendungen“ und „Kosten“ können wie folgt unterschieden werden: 
 

 
Die Rechengröße „Kosten“ 

 
 

AUFWENDUNGEN 
 

 

 
Aufwendungen, die nicht gleichzeitig 

Kosten sind 

 
Aufwendungen, die gleichzeitig 

Kosten sind 
 

 

  
Kosten, die gleichzeitig 

Aufwendungen sind 
 

 
Kosten, die nicht gleichzeitig 

Aufwendungen sind 

  
KOSTEN 

 
Abbildung 378 „Die Rechengröße Kosten“ 

 
Zu den Kosten gehören auch die kalkulatorischen Kosten. Dieses sind Kosten, denen kein Aufwand gegenüber-
steht, z. B. kalkulatorische Mieten, kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Abschreibungen. Sie werden i.d.R. 
unabhängig von den tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung und Kalkulati-
on ermittelt, um z. B. bei einer unentgeltlichen Bereitstellung von gemeindlichen Räumen für Dritte, die damit 
verbundene Kostenwirkung zu ermitteln. 
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II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Gemeindliche Kosten- und Leistungsrechnung): 
 
1.1 Die Pflicht zum Einsatz einer Kosten- und Leistungsrechnung 
 
Nach der Vorschrift soll die Gemeinde unter Berücksichtigung ihrer örtlichen Bedürfnisse eine Kosten- und Leis-
tungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und 
Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung nutzen. Die Regelung lässt dabei der Gemeinde die Möglichkeit, 
ihre Kosten- und Leistungsrechnung eigenen Bedürfnissen auszugestalten. Der Kosten- und Leistungsrechnung 
kommt dabei eine ergänzende Funktion zur haushaltswirtschaftlichen Funktion des NKF zu. Das NKF und die 
örtliche Kosten- und Leistungsrechnung müssen deshalb zusammen ein integriertes Gesamtsystem für die ge-
meindliche Haushaltswirtschaft unter Beachtung der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit und ineinandergreifen-
der Strukturen ergeben.  
 
Die Kosten- und Leistungsrechnung beinhaltet i.d.R. eine Betriebsabrechnung sowie eine Selbstkostenrechnung 
zum Zweck der Planung, Steuerung und Kontrolle des wirtschaftlichen Geschehens. Eine Aufgabe der Kosten-
rechnung ist es daher, alle Kosten, die bei der Erfüllung gemeindlicher Aufgaben entstehen, zu erfassen und 
verursachungsgerecht auf einzelne Bereiche zu verteilen. Es ist daher darauf zu achten, dass die Kostenarten-
rechnung, die Kostenstellenrechnung und die Kostenträgerrechnung ggf. auch miteinander verbunden werden. 
Die Gemeinde sollte sich zudem Klarheit verschaffen, welche Kalkulationsverfahren in Abhängigkeit von der Art 
der Zusammensetzung und Anzahl der Produkte und Leistungen zur Anwendung kommen sollen. Ein geeigneter 
Kostenartenplan dürfte dabei unerlässlich sein, um die notwendige Transparenz zu bieten.  
 
Zur gemeindlichen Verwaltung gehören vielfach auch einzelne Aufgabenbereiche, für deren Leistungen unmittel-
bar Gebühren auf der Grundlage des KAG erhoben werden. Dazu ist zu beachten, dass Ergebnisse aus der 
betreffenden Gebührenkalkulation nicht ungeprüft in die „allgemeine“ Kosten- und Leistungsrechnung der ge-
meindlichen Verwaltung übertragen werden sollten. Die Gebührenkalkulation stellt zwar ebenfalls eine Kosten-
rechnung mit betriebswirtschaftlichen Grundsätzen dar, diese Kostenrechnung unterliegt jedoch ausschließlich 
den speziellen gebührenrechtlichen Anforderungen und Gegebenheiten.  
 
 
1.2 Die örtliche Kostenermittlung 
 
Die Kosten- und Leistungsrechnung soll die Planung und Steuerung des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde 
unterstützen. Sie soll aber auch eine Preis- und Kostenkalkulation sowie eine Gebührenermittlung ermöglichen. 
Außerdem kann eine gemeindliche Kosten- und Leistungsrechnung die Budgetierung und deren Kontrolle sowie 
die Ermittlung entscheidungsunterstützender Informationen erleichtern. Sie kann zudem zu Kosten- und Wirt-
schaftlichkeitsvergleichen beitragen und insgesamt eine ergebnis-, produkt- und leistungsorientierte Verwaltungs-
steuerung bei der Gemeinde unterstützen.  
 
Im Zusammenhang mit der eigenen Herstellung von gemeindlichen Vermögensgegenständen und der damit 
verbundenen Kostenermittlung kann ebenfalls die Kosten- und Leistungsrechnung zum Einsatz kommen. Sofern 
von der Gemeinde einige Vermögensgegenstände selbst hergestellt werden, kann die Kosten- und Leistungs-
rechnung zur Ermittlung der Herstellungskosten beitragen. Es ist dann für die Gemeinde leichter, den zutreffen-
den Wert des neuen Vermögensgegenstandes der Gemeinde zutreffend zu bilanzieren.  
 
Die Herstellungskosten beinhalten alle Kosten, die durch den Verbrauch von Gütern oder Dienstleistungen für die 
Herstellung, Erweiterung oder Verbesserung des Vermögensgegenstandes verursacht werden (vgl. § 33 Absatz 3 
GemHVO NRW). Die Kostenartenrechnung als eine Stufe der gemeindlichen Kosten- und Leistungsrechnung 
ermöglicht, die Erlöse (Leistungen) von den gemeindlichen Erträgen und die Kosten von den gemeindlichen Auf-
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wendungen abzugrenzen. Die Kostenarten können nach unterschiedlichen Gesichtspunkten ermittelt werden, z. 
B. nach Art der gemeindlichen Kostenerfassung. Für die Gemeinde bietet sich im Rahmen der o. a. Vorschrift 
über die zulässigen Herstellungskosten jedoch eine Ermittlung der Kostenarten nach der Zurechenbarkeit an.  
 
Bei den gemeindlichen Herstellungskosten dürfen von der Gemeinde nur die aufwandsgleichen Kosten und keine 
kalkulatorischen Kosten berücksichtigt werden. So ergeben sich die Herstellungskosten für gemeindliche Vermö-
gensgegenstände insbesondere aus den Einzelkosten, z. B. den Materialkosten, den Fertigungskosten und den 
Sonderkosten der Fertigung. Von der Gemeinde können dabei nur bestimmte Gemeinkosten in die gemeindlichen 
Herstellungskosten einbezogen werden, denn in diesem Bereich sind Gestaltungsspielräume für die Gemeinden 
ausgeschlossen worden. Es dürfen z. B. von der Gemeinde keine Verwaltungsgemeinkosten, in die Berechnung 
der gemeindlichen Herstellungskosten einbezogen werden.  
 
 
1.3 Die örtliche Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung 
 
1.3.1 Allgemeines 
 
Die Gemeinde soll die konkrete Ausgestaltung der örtlichen Kosten- und Leistungsrechnung zur Beurteilung der 
Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der gemeindlichen Aufgabenerfüllung nach ihren Erfordernissen ausrich-
ten. Eine Kosten- und Leistungsrechnung kann z. B. für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der gemeindlichen 
Verwaltung oder bei Herstellungskosten sachlich sinnvoll sein, wenn gemeindliche Vermögensgegenstände von 
der Gemeinde selbst hergestellt werden. In solchen Fällen müssen von der Gemeinde die Gemeinkosten, die im 
zulässigen Rahmen in die Herstellungskosten einbezogen werden sollen, sachlich zutreffend abgegrenzt werden 
(vgl. § 33 Absatz 3 Satz 3 GemHVO NRW).  
 
Die haushaltsrechtliche Regelung stellt nur einen Rahmen für die örtliche Umsetzung dar und entspricht insoweit 
der Auffassung der Länder. Für die Kosten- und Leistungsrechnung ist deshalb im NKF-Kontenrahmen die Klasse 
9 vorgesehen worden. Die Gemeinde soll dazu eigenverantwortlich über den Umfang der örtlichen Kosten- und 
Leistungsrechnung entscheiden und dabei insbesondere ihren örtlichen Steuerungsbedarf berücksichtigen. Sie 
hat daher eigenverantwortlich festzulegen, in welcher Form die örtliche Kosten- und Leistungsrechnung tatsäch-
lich durchgeführt werden soll (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung 

 
 

KOSTENRECHNUNG 
 

DURCHFÜHRUNG 

Kostenartenrechnung 

 
bei der die Kosten systematisch nach ihren Arten erfasst werden 
und die deshalb im Zusammenhang mit dem örtlichen Kontenplan 
steht (Welche Arten von gemeindlichen Kosten sind entstanden?), 
 

Kostenstellenrechnung 

 
bei der die verursachungsgerechte Verteilung der ermittelten Kos-
tenarten auf den Ort ihrer Entstehung vorgenommen wird (Wo sind 
die gemeindlichen Kosten entstanden?) sowie 
 

Kostenträgerrechnung 

 
bei der die entstandenen Kosten systematisch den Kostenträgern, 
z.B. Produkte, zugerechnet werden und die deshalb im Zusam-
menhang  mit dem örtlichen Produktplan steht (Wofür sind die 
gemeindlichen Kosten entstanden?) 
 

Abbildung 379 „Die Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung“ 
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1.3.2 Finanzbuchhaltung und Kosten- und Leistungsrechnung 
 
Die örtliche Kosten- und Leistungsrechnung der Gemeinde wirkt sich grundsätzlich auf die gesamte gemeindliche 
Verwaltung aus, denn bei ihrer Ausgestaltung ist der örtliche Steuerungsbedarf zu berücksichtigen. Jedoch be-
stehen zwischen der gemeindlichen Finanzbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung enge Wechsel-
beziehungen. Die Finanzbuchhaltung der Gemeinde erfasst die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen nach 
Arten auf Sachkonten für die gemeindliche Ergebnisrechnung, z. B. Personalaufwendungen. Die Erträge und 
Aufwendungen werden aber auch auf einzelne Produktsachkonten im Sinne von Kostenträgern verteilt. Der Zu-
sammenhang zwischen der gemeindlichen Ergebnisrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung der Ge-
meinde soll durch die nachfolgende Übersicht verdeutlicht werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Ergebnisrechnung und Kosten- und Leistungsrechnung im NKF-Kontenrahmen 

 
 

Ergebnisrechnung 
 

 
Kosten- und Leistungsrechnung 

4 

 
Erträge 
 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 
41 Zuwendungen und allgemeine  
      Umlagen 
42 Sonstige Transfererträge 
 
 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungs- 
      entgelte 
44 Privatrechtliche Leistungsent-

gelte, Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

45 Sonstige ordentliche Erträge 
 
46 Finanzerträge 
47 Aktivierte Eigenleistungen,  
      Bestandsveränderungen 
48 Erträge aus internen Leistungs- 
      beziehungen 
49 Außerordentliche Erträge 

9 

 
Erlöse/Leistungen 
 
900 Steuern und ähnliche Abgaben 
901 Erlöse aus Zuwendungen und  
        allgemeinen Umlagen 
902 Erlöse aus sonstigen Transfer- 
     erträgen, z.B. soziale Leistun-

gen 
903 Öffentlich-rechtliche Leistungs- 
        entgelte 
904 Privatrechtliche Leistungsent-

gelte, Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

905 Sonstige Erlöse aus laufender 
        Verwaltungstätigkeit 
906 Finanzerträge 
907 Aktivierte Eigenleistungen,  
        Bestandsveränderungen 
908 Erlöse aus internen Leistungs- 
        beziehungen 
909 Sonstige Erlöse 
 

5 

 
Aufwendungen 
 
50 Personalaufwendungen 
51 Versorgungsaufwendungen 
52 Aufwendungen für Sach- und  
      Dienstleistungen 
53 Transferaufwendungen 
54 Sonstige ordentliche Auf- 
      wendungen 
55 Zinsen und sonstige  
      Finanzaufwendungen 
56 ... 
57 Bilanzielle Abschreibungen 
 
58 Aufwendungen aus internen  
      Leistungsbeziehungen 
59 Außerordentliche Aufwendun-

gen 
 

9 

 
Kosten 
 
910 Personalkosten 
911 Versorgungskosten 
912 Kosten für Sach- und  
        Dienstleistungen 
913 Transferkosten 
914 Sonstige Kosten aus laufender 
        Verwaltungstätigkeit 
915 Kalkulatorische Zinsen und  
        sonstige Finanzkosten 
916 ... 
917 Kalkulatorische  Abschreibun-

gen 
918 Kosten aus internen  
        Leistungsbeziehungen 
919 Sonstige kalkulatorische Kos-

ten 

      
 

Abbildung 380 „Ergebnisrechnung und Kosten- und Leistungsrechnung“ 
 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 18 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1541 

2. Zu Absatz 2 (Erlass einer örtlichen Dienstanweisung): 
 
2.1 Die Inhalte einer Dienstanweisung  
 
Nach der Vorschrift hat die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Grundsätze über Art und Umfang der 
örtlichen Kosten- und Leistungsrechnung zu regeln und hat bei der weiteren Ausgestaltung einen großen Ent-
scheidungsspielraum. Die Gewichtung kann dabei aus örtlicher Sicht auf einzelnen Bereichen (Kostenstellen) 
oder auf einzelnen Produkten (Kostenträger) liegen. Es gilt dabei aber auch, den Erfassungszeitraum und die 
geeigneten Verrechnungsverfahren (Ist-Kosten- und Plankosten-Rechnung, Vollkosten- oder Teilkostenrechnung) 
zutreffend auswählen und anzuwenden. Grundsätzlich bedarf es aber in jeder Gemeinde einer örtlichen Dienst-
anweisung, in der die Einrichtung, die Durchführung und der jährliche Abschluss der örtlichen Kosten- und Leis-
tungsrechnung näher bestimmt werden. Dazu können z. B. Festlegungen gehören, die beispielhaft in der nach-
folgenden Übersicht aufgezeigt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Regelungsbereiche für die örtliche Kosten- und Leistungsrechnung 

 
 

REGELUNGSBEREICHE 
 

INHALTE 

 
Zielsetzungen  

und Einsatzbereiche 

 
Die Kosten- und Leistungsrechnung dient der Unter-
stützung der Verwaltungssteuerung und der Beurtei-
lung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der 
gemeindlichen Aufgabenerfüllung unter Einbeziehung 
der Ressourcen. 
 

Arten der  
Kosten- und Leistungsrechnung 

 
Die Kostenartenrechnung als systematische Erfassung 
der Kosten nach ihren Arten. 
Die Kostenstellenrechnung als systematische Vertei-
lung der Kostenarten (Einzelkosten und Gemeinkos-
ten) auf die Kostenstellen der gemeindlichen Verwal-
tung. 
Die Kostenträgerrechnung als systematische Zurech-
nung der Kosten auf die Produkte  (produktorientierten 
Kostenträger) der Gemeinde. 
 

Methoden 
der Kosten- und Leistungsrechnung 

 
- Vollkostenrechnung 
- Teilkosten-, Deckungsbeitrags-, Grenzkosten-, Pro-

zesskosten- oder Zielkostenrechnung 
- Plan- und Ist-Kostenrechnung 
 

Grundlagen und Formen  
der Kostenverteilung 

 
Die Kosten der Gemeinde sollen systematisch ent-
sprechend der Verursachung auf Kostenstellen und 
Kostenträger unter Berücksichtigung von Bezugsgrö-
ßen und Umlageschlüsseln verteilt werden. 
 

Datenbereitstellung 

 
Die Fachbereiche der gemeindlichen Verwaltung 
haben die notwendigen Daten zur Durchführung der 
gemeindlichen Kosten- und Leistungsrechnung zu 
ermitteln und bereitzustellen. 
 

Verantwortlichkeiten 

 
Die Verantwortlichkeiten für die Durchführung der 
örtlichen Kosten- und Leistungsrechnung sind unter 
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten festzu-
legen. 
 

 
Vornahme von  

Leistungsverrechnungen 

 
Den Kostenstellen und den Kostenträgern sind nicht 
nur die Kosten, sondern auch die durch sie erwirt-
schafteten Erlöse zutreffend zuzuordnen. 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 18 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1542 

 
Regelungsbereiche für die örtliche Kosten- und Leistungsrechnung 

 
 

REGELUNGSBEREICHE 
 

INHALTE 
 

Abrechnungszeiträume 

 
Die Durchführung der örtlichen Kosten- und Leistungs-
rechnung bedarf der vorherigen Festlegung von Ab-
rechnungszeiträumen unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten. 
 

Berichtswesen  
und Berichtsvorgaben 

 
Im Rahmen des Berichtswesens sollen die Ergebnisse 
der Kosten- und Leistungsrechnung dokumentiert und 
aufbereitet werden, dass sie der Unterstützung der 
Verwaltungssteuerung und der Beurteilung der Wirt-
schaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der gemeindli-
chen Aufgabenerfüllung dienen können. Unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten sind Vor-
gaben über regelmäßige Standardberichte sowie über 
themenbezogene Sonderberichte oder anlassbezoge-
ne Berichte festzulegen. 
 

Entwicklung  
von Kennzahlen 

 
Die Zielsetzung der Unterstützung der Verwaltungs-
steuerung erfordert die Bereitstellung geeigneter 
Kennzahlen, bei deren Entwicklung die örtlichen Ge-
gebenheiten zu berücksichtigen sind. 
 

Örtliche Besonderheiten 

 
Die Schaffung einer Transparenz und die Beurteilung 
der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der ge-
meindlichen Aufgabenerfüllung unter Einbeziehung 
der Ressourcen erfordert die Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten. 
 

Abbildung 381 „Regelungsbereiche für die örtliche Kosten- und Leistungsrechnung“ 
  
Die Ausgestaltung der örtlichen Kosten- und Leistungsrechnung der Gemeinde soll im Einzelnen möglichst unter 
Berücksichtigung der Zielsetzungen der Gemeinde erfolgen. Sie stellen Rahmenbedingungen für den Umfang 
und die Form der örtlichen Umsetzung dar. 
 
 
2.2 Die Beteiligung des Rates 
 
Nach der Vorschrift hat die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die erlassene örtliche Dienstanweisung über 
die Art und den Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung in der gemeindlichen Verwaltung dem Rat der Ge-
meinde zur Kenntnis vorzulegen. Die Vorschrift sichert daher die Rechte des Rates in örtlich bedeutsamen Ange-
legenheiten. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister bleiben dabei gleichwohl verantwortlich für die Umset-
zung, denn sie haben die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung inne. Sie 
haben daher auch aufgrund der sachlich notwendigen Vorschriften die Steuerung der Gemeinde sicherzustellen. 
Die örtliche Vorschrift soll möglichst nicht nur einfache Ausführungen zu der örtlichen Kosten- und Leistungsrech-
nung enthalten, sondern dabei auch die Gegebenheiten aus der örtlichen Verwaltungsorganisation angemessen 
berücksichtigen. Die Bedeutung der örtlichen Vorschriften ist als so gewichtig anzusehen, dass auf eine Kennt-
nisnahme der Vorschrift durch den Rat der Gemeinde nicht verzichtet werden kann. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 19 
Weitere Vorschriften für die Haushaltsplanung 

 
(1) 1Die Veranschlagung von Personalaufwendungen in den Teilplänen richtet sich nach den im Haushaltsjahr 
voraussichtlich besetzten Stellen. 2Dabei können die Personalaufwendungen für Personen, die nicht im Stellen-
plan geführt werden, zentral veranschlagt werden.  
 
(2) Die Versorgungs- und die Beihilfeaufwendungen können auf die Teilpläne aufgeteilt oder zentral veranschlagt 
werden. 
 
 
Erläuterungen zu § 19: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Zwecke der Vorschrift 
 
Die allgemeinen Planungsgrundsätze für den gemeindlichen Haushalt sollen sicherstellen, dass der Ergebnisplan 
und die daraus entstehende Ergebnisrechnung ein vollständiges und übersichtliches Bild über das zur Erfüllung 
der gemeindlichen Aufgaben erforderliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch und die Er-
tragslage der Gemeinde abgeben (vgl. § 11 GemHVO). Der Finanzplan und die daraus entstehende Finanzrech-
nung sollen dazu beitragen, ein Bild über die Finanzmittelherkunft und Finanzmittelverwendung sowie über die 
Finanzlage der Gemeinde zu ermöglichen. Als Ergänzung zu den vorherigen Vorschriften über die allgemeinen 
Planungsgrundsätze und Ziele für die gemeindliche Haushaltswirtschaft finden sich in dieser Vorschrift nur noch 
Regelungen, deren Inhalte und Umfang keines eigenständigen Paragraphen im Geflecht der haushaltswirtschaft-
lichen Vorschriften bedarf.  
 
 
2. Das Bruttoprinzip 
 
Im gemeindlichen Haushaltsplan sind die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen 
der Gemeinde getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen (Bruttoprinzip). Es ist nicht Zweck des 
gemeindlichen Haushalts lediglich die wirtschaftliche Belastung oder den Vorteil der Gemeinde im Haushaltsjahr 
aufzuzeigen. Im gemeindlichen Haushalt sollen vielmehr das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der 
Ressourcenverbrauch sowie die voraussichtlichen Zahlungen der Gemeinde vollständig veranschlagt werden  
(vgl. § 11 Absatz 1 GemHVO NRW). Eine Saldierung von Erträgen und Aufwendungen im gemeindlichen Ergeb-
nisplan sowie von Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan der Gemeinde ist daher nicht zulässig. Der 
Verzicht auf die Anwendung des Bruttoprinzips würde die Übersicht über die gemeindlichen Ressourcen und die 
gemeindlichen Finanzmittel erheblich beeinträchtigen, wenn die Übersicht ggf. nicht sogar verloren gehen könnte.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Veranschlagung von Personalaufwendungen): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Veranschlagung in den Teilplänen): 
 
1.1.1 Die Inhalte der Vorschrift 
 
Nach der Vorschrift ist die Veranschlagung von Personalaufwendungen in den Teilplänen an dem im Haushalts-
jahr voraussichtlich besetzten Stellen auszurichten. Die Gemeinde hat daher die Veranschlagung von Personal-
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aufwendungen in ihrem Haushaltsplan im Einklang mit dem Stellenplan als zutreffende Grundlage für die ge-
meindliche Personalwirtschaft vorzunehmen. Der Stellenplan der Gemeinde, der jährlich von ihr aufzustellen ist, 
weist für den Zeitraum eines Haushaltsjahres die für notwendig erachteten Stellen für die gemeindliche Verwal-
tung aus (vgl. § 8 GemHVO NRW). Bei der Planung der Personalausstattung und damit auch des Umfangs und 
der Angemessenheit der Stellen für die Beschäftigten der Gemeinde dürfen sowohl die Sicherstellung der ge-
meindlichen Aufgabenerfüllung als auch die aus den Beschäftigungsverhältnissen entstehenden künftigen haus-
haltsmäßigen Belastungen in Form von Personalaufwendungen nicht außer Acht gelassen werden.  
 
Der gemeindliche Stellenplan stellt daher einen quantitativen als auch qualitativen haushaltswirtschaftlichen Er-
mächtigungsrahmen für die Personalwirtschaft der Gemeinde dar. Die Aufteilung der Personalaufwendungen auf 
die Teilpläne wird dadurch erleichtert, dass dem Stellenplan eine Gesamtübersicht über die vorgesehene Auftei-
lung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche beizufügen ist, soweit die Stellenaufteilung nicht aus-
zugsweise in den einzelnen Teilplänen enthalten ist (vgl. § 8 Absatz 3 GemHVO NRW). Diese Übersicht soll die 
Grundlage für die Aufteilung der gemeindlichen Personalaufwendungen auf die Teilpläne bilden. Durch die Er-
gänzung des gemeindlichen Stellenplans um eine Stellenübersicht wird die Zuordnung der Stellen auf die Aufga-
benbereiche bzw. Produktbereiche der Gemeinde ersichtlich bzw. der dort bestehende Personalbedarf erkennbar 
und nachvollziehbar gemacht. 
 
 
1.1.2 Der Begriff „Personalaufwendungen“ 
 
Im gemeindlichen Haushaltsplan sind unter der Haushaltsposition „Personalaufwendungen“ alle anfallenden 
Aufwendungen für die aktiven gemeindlichen Beamtinnen und Beamten sowie für die tariflich Beschäftigten und 
für weitere Personen, die aufgrund von Arbeitsverträgen von der Gemeinde beschäftigt werden, zu veranschla-
gen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Nebenbezüge und Lohnnebenkosten, z. B. 
Überstundenentlohnung, Weihnachtsgeld, Sozialversicherungsbeiträge u.a. Aber auch Beihilfen sowie Unterstüt-
zungsleistungen für die Beschäftigten sind unter dieser Position zu veranschlagen. Ebenso gehören gewährte 
Leistungsbezüge dazu (vgl. § 6 LBesG NRW).  
 
Zu den gemeindlichen Personalaufwendungen gehören aber auch die Beiträge zu den Versorgungskassen, z. B. 
als Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse. Auch die jährlichen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 
für die noch tätigen Beschäftigten sowie Rückstellungen für Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben sind unter 
dieser Haushaltsposition zu veranschlagen. Die Ausgleichszahlungen für nicht beschäftigte Schwerbehinderte 
sind dagegen unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ zu veranschlagen. 
 
Gemeindliche Vorschuss- oder Abschlagszahlungen an die Beschäftigten stellen keine Leistungen der Gemeinde 
dar, die zum Zahlungszeitpunkt als gemeindliche Personalaufwendungen zu erfassen wären. Diese gemeindli-
chen Zahlungen berühren zum Zahlungszeitpunkt lediglich die gemeindliche Finanzrechnung als Auszahlungen 
und werden zum Abschlussstichtag in der gemeindlichen Bilanz als Forderungen gegenüber den betreffenden 
gemeindlichen Beschäftigten angesetzt. 
  
 
1.2 Zu Satz 2 (Zentrale Veranschlagung von Personalaufwendungen): 
 
Nach der Vorschrift können die Personalaufwendungen für Personen, die nicht im Stellenplan der Gemeinde 
geführt werden, im gemeindlichen Haushaltsplan zentral veranschlagt werden. Der gemeindliche Stellenplan hat 
grundsätzlich sämtliche Stellen für die Beschäftigten, unabhängig von ihrer Besetzung, im Haushaltsjahr auszu-
weisen. Der Stellenplan muss sichtbar machen, welches und wie viel Personal die Gemeinde für ihre Aufgabener-
füllung benötigt. Bei der Aufstellung des Stellenplans muss sich die Gemeinde nach den besoldungs- und tarif-
rechtlichen Bestimmungen richten. Zudem muss dem Rat der Gemeinde wegen der langfristigen Folgen der Ein-
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stellung von Beschäftigten im Rahmen seiner Budgethoheit und seiner Zuständigkeit für den Erlass des Stellen-
plans (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW) die Verantwortung tragen.  
 
Die Regelung über eine zentrale Veranschlagung für einen bestimmten Beschäftigtenkreis berücksichtigt den 
Umstand, dass je nach der Art der einzelnen Beschäftigungsverhältnisse, z. B. Beschäftigte in der Probe- oder 
Ausbildungszeit, Aushilfskräfte, eine zentrale Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan sachgerechter ist 
als eine Aufteilung auf verschiedene Teilpläne. Diese Beschäftigten werden im Rahmen ihrer laufenden Probe- 
oder Ausbildungszeit bzw. als Aushilfskräfte regelmäßig in unterschiedlichen Bereichen der gemeindlichen Ver-
waltung eingesetzt. 
 
Das Innenministerium hat für den gemeindlichen Stellenplan und die Stellenübersicht zwei Muster veröffentlicht 
und zur Anwendung empfohlen. Sofern diese Muster von der Gemeinde genutzt werden, sind sie anzupassen, 
wenn sich aufgrund von Tarifverträgen oder des Beamtenrechts Änderungen ergeben (vgl. Nummer 1.3.2 des 
Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Veranschlagung von Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen): 
 
2.1 Die Veranschlagung von Versorgungsaufwendungen 
 
Nach der Vorschrift können die Versorgungsaufwendungen im gemeindlichen Haushaltsplan dezentral oder zent-
ral veranschlagt werden. Bei diesen Leistungen für das ausgeschiedene Personal handelt es sich um Aufwen-
dungen, die ihren Ursprung in der gesamten Tätigkeit des Empfängers in der gemeindlichen Verwaltung bzw. in 
seiner gesamten Lebensarbeitszeit haben Es kann daher i.d.R. sachgerecht sein, diese Pensionslasten zentral im 
gemeindlichen Haushaltsplan in dem zutreffenden Teilplan zu veranschlagen, der dem Produktbereich „Innere 
Verwaltung“ zuzuordnen ist. Es bietet sich ggf. auch eine dezentrale Veranschlagung an.  
 
Bei der Veranschlagung von Versorgungsaufwendungen unter der entsprechenden Haushaltsposition ist zu be-
achten, dass nur dann Aufwendungen aus Versorgungsleistungen der Gemeinde für ihre nicht mehr tätigen Be-
schäftigten sowie deren Angehörigen zu veranschlagen sind, soweit diese im Rahmen der Auszahlungen der 
Versorgungsleistungen oder der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse oder durch andere Änderungen 
entstehen (vgl. § 2 Absatz 1 Nummer 11 GemHVO NRW). Zusätzliche Aufwendungen können entstehen, weil die 
Rückstellungen für den beamtenrechtlichen Einzelfall in Höhe des Barwertes und nicht in Höhe des zu jedem 
künftigen Zahlungstermin notwendigen Betrages in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen sind, auch wenn in der 
Zeit, in der die Versorgungsempfänger noch tätig sind, die Gemeinde entsprechend der rechtlichen Bestimmun-
gen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen vorgenommen hat (vgl. § 36 Absatz 1 GemHVO NRW).  
 
Im Jahr der Auszahlung der Versorgungsleistungen werden die für die Versorgungsleistungen gebildeten Rück-
stellungen dann in Anspruch genommen (herabgesetzt), sodass die von der Gemeinde zu leistenden Versor-
gungsauszahlungen in dem betreffenden Haushaltsjahr nicht in ihrem vollen Umfang zu Aufwendungen führen. 
Bei einer jahresbezogenen Betrachtung reichen die Pensionsrückstellungen, die durch den anzusetzenden Bar-
wert unter Einbeziehung des Abzinsungsfaktors ermittelt werden, nicht aus, um den Erfüllungsbetrag der Ge-
meinde, also die zu zahlenden Versorgungsleistungen, abzudecken. Für den nicht durch Rückstellungen gedeck-
ten Anteil der Versorgungsleistungen entstehen daher gemeindliche Aufwendungen in dem Haushaltsjahr, in dem 
die Versorgungsauszahlungen von der Gemeinde erfolgen.  
 
 
2.2 Die Veranschlagung von Beihilfeaufwendungen 
 
Nach der Vorschrift können die Beihilfeaufwendungen im gemeindlichen Haushaltsplan dezentral oder zentral 
veranschlagt werden. Bei diesen Leistungen für die gemeindliche Beschäftigten und die Versorgungsempfänger 
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handelt es sich um Aufwendungen handelt, die ihren Ursprung in den beamtenrechtlichen Verpflichtungen der 
Gemeinde haben. Bei diesen personenbezogenen Aufwendungen der Gemeinde dürfte es i.d.R. sachgerecht 
sein, diese Unterstützungsleistungen zentral im gemeindlichen Haushaltsplan in dem zutreffenden Teilplan zu 
veranschlagen, der dem Produktbereich „Innere Verwaltung“ zuzuordnen ist. Es bietet sich in diesen Fällen, ins-
besondere wegen der möglichen Zurechnung zu einzelnen Personen bzw. aus Gründen des Datenschutzes 
weder eine dezentrale Veranschlagung noch eine personenbezogene Zuordnung zu einem Produktbereich (Teil-
plan) an, in dem der Beschäftigte tätig ist oder der Versorgungsempfänger zuletzt eingesetzt war. Die Beihil-
feaufwendungen müssen aber im Haushaltsplan enthalten sein, um den Ressourcenverbrauch der Gemeinde 
vollständig abzubilden.  
 
 
2.3 Die Verteilung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen 
 
2.3.1 Die Verteilung der Versorgungsaufwendungen 
 
Die in der Vorschrift enthaltene Möglichkeit, die Versorgungsaufwendungen auf die Teilpläne aufzuteilen, folgt 
dem Gedanken, dass diese Aufwendungen eine „Fortführung“ der Personalaufwendungen darstellen. Es wird 
zudem berücksichtigt, dass ein Versorgungsempfänger regelmäßig in mehreren Aufgabenbereichen der ge-
meindlichen Verwaltung tätig gewesen sein dürfte und deshalb die für ihn entstehenden Versorgungsaufwendun-
gen nicht allein dem Aufgabenbereich zugerechnet werden sollen, in dem er vor seinem Ruhestand zuletzt tätig 
war. Die mögliche Aufteilung kann deshalb z. B. anteilig geschlüsselt nach den in den Teilplänen ausgewiesenen 
Personalaufwendungen vorgenommen werden.  
 
 
2.3.2 Die Verteilung der Beihilfeaufwendungen 
 
Eine örtliche Verteilung von Personalaufwendungen bietet sich auch für die Beihilfeaufwendungen für die Be-
schäftigten an. In diesem Fällen kann der durch die Beihilfeleistungen entstandene Ressourcenverbrauch der 
Gemeinde verantwortungsgerecht innerhalb der gemeindlichen Verwaltung verteilt werden, ohne dass diese 
Aufwendungen zwingend einer zentralen Stelle zugeordnet bzw. zentral im gemeindlichen Haushaltsplan veran-
schlagt werden müssen. Es sollte dabei möglichst ein sachgerechter örtlicher Maßstab für die Aufteilung dieser 
Aufwendungen auf die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan gefunden werden.  
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Dritter Abschnitt 
 

Besondere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 
 
1. Allgemeines 
 
Die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Haushaltsjahr und die damit einhergehende Ausführung der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft erfordern eine vom Rat der Gemeinde beschlossene Haushaltssatzung mit den 
im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen. Die Gemeinde hat darauf aufbauend ihren 
Bürgern und Einwohnern die Leistungen zu erbringen und die Einrichtungen zu schaffen, die die örtliche Gemein-
schaft zur Sicherung ihres Lebensstandards und zur Wahrung einer weitgehenden Gleichmäßigkeit der Lebens-
verhältnisse in allen Gebieten erfordert.  
 
Die Gemeinde hat dabei darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Kosten der Leistungen und der Einrichtungen 
letztlich von den Bürgern durch Steuern und Abgaben aufgebracht werden und dazu auch die Grundsätze der 
Finanzmittelbeschaffung zu beachten (vgl. § 77 GO NRW). Diese Gegebenheiten verpflichten die Gemeinde ganz 
besonders zu einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung im Haushaltsjahr (vgl. § 75 
Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Die haushaltsrechtlichen Vorschriften dieses Abschnitts der Gemeindehaushaltsver-
ordnung folgen diesen Haushaltsgrundsätzen.  
 
 
2. Die besonderen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 
 
2.1 Die Gesamtübersicht über die Vorschriften 
 
Der dritte Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung enthält zu wichtigen Sachverhalten bei der Ausführung 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft besondere Vorschriften. Die Bestimmungen beruhen auf der Ermächti-
gungsgrundlage des § 133 Absatz 1 GO NRW. Durch diese Vorschrift wird das Innenministerium ermächtigt, zur 
Durchführung der Gemeindeordnung in einer Rechtsverordnung die notwendigen haushaltswirtschaftlichen Rege-
lungen im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zu treffen, z. B. zur Haushaltsausführung, zur Bildung von 
Budgets, zur Haushaltsüberwachung. Auf dieser Grundlage sind die folgenden Vorschriften erarbeitet worden 
(vgl. Abbildung). 
 

 
Die Vorschriften im 3. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung  

 

Dritter Abschnitt 
Besondere Vorschriften 

für die Haushaltswirtschaft 
 
 

 
§ 20 Grundsatz der Gesamtdeckung  
§ 21 Bildung von Budgets 
§ 22 Ermächtigungsübertragung 
§ 23 Bewirtschaftung und Überwachung 
§ 24 Haushaltswirtschaftliche Sperre, Unterrichtungspflicht 
§ 25 Vergabe von Aufträgen 
§ 26 Stundung, Niederschlagung und Erlass 
 

Abbildung 382 „Die Vorschriften im 3. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung“ 
 
 
2.2 Die Vorschriften im Einzelnen 
 
Der dritte Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung enthält im Einzelnen folgende besondere Vorschriften für 
die gemeindliche Haushaltswirtschaft: 
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- § 20 Grundsatz der Gesamtdeckung 
Aus dem Gebot des Haushaltsausgleichs nach § 75 Absatz 2 GO NRW ergibt sich, dass im Rahmen der lau-
fenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde alle Erträge des Haushaltsjahres den Aufwendungen dieses Jah-
res gegenüber zustellen sind. Die Gesamtsumme der Erträge ist daher zur „Deckung“ der Gesamtsumme der 
Aufwendungen bestimmt (Gesamtdeckung). Es ist damit aber nicht ausgeschlossen bzw. zulässig, bestimm-
te Erträge bestimmten Aufwendungen gegenüberzustellen.  
 
Diese Ausnahme gilt auch für Einzahlungen, die z. B. bei Investitionen der Gemeinde den dafür bestimmten 
Auszahlungen gegenübergestellt werden. Die Gesamtdeckung gilt insoweit, wie in der Gemeindehaushalts-
verordnung nichts anderes bestimmt ist, z. B. die Bildung von Budgets in § 21 GemHVO NRW. Wegen der 
Bestandteile des gemeindlichen Haushalts (vgl. § 1 Absatz 1 GemHVO NRW) ist die Gesamtdeckung jedoch 
differenziert betrachtet und geregelt worden. 
 

- § 21 Bildung von Budgets 
Das NKF beinhaltet neben dem Ressourcenverbrauchskonzept auch die dezentrale Ressourcenverantwor-
tung und unterstützt damit eine flexible Haushaltsbewirtschaftung durch die Gemeinde. Die Regelung ermög-
licht der Gemeinde die Bildung von Budgets als örtliches Bewirtschaftungsinstrument im Rahmen der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft. Unter dem Begriff „Budgetierung“ wird dabei verstanden, dass den einzel-
nen Organisationseinheiten der gemeindlichen Verwaltung, z. B. Fachbereiche oder Ämter, bestimmte Res-
sourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zu übertragen (dezentrale Ressourcenverantwortung).  
 
Ein Budget ist somit als ein mit finanziellen Mitteln ausgestatteter Handlungsbereich zu verstehen, der einem 
abgegrenzten Verantwortungsbereich innerhalb der gemeindlichen Verwaltung übertragen wird. Durch ein 
solches Budget werden mehrere Ergebnispositionen oder Finanzpositionen miteinander verbunden, sodass 
die einzelnen im Ergebnisplan oder Finanzplan veranschlagten Ermächtigungen wie eine einzige Ermächti-
gung im Rahmen vorgegebener Sachziele bewirtschaftet werden können. Dieses Verständnis von Budgetie-
rung als ein eigenverantwortlicher Bewirtschaftungsprozess ist gekoppelt an die verwaltungsmäßigen Orga-
nisationseinheiten der Gemeinde und bedarf einer eindeutigen Festlegung von Verantwortlichkeiten.  
 

- § 22 Ermächtigungsübertragung 
Bei der Aufstellung der gemeindlichen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr lässt sich nicht immer mit 
Gewissheit übersehen, ob die im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen bis zum En-
de des Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden können. Insbesondere könnten Vorhaben, die sich 
über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken und nicht wie geplant durchgeführt werden, durch eine Neuveran-
schlagung der Ermächtigungen im gemeindlichen Haushaltsplan gefährdet werden.  
 
Diese Sachlage würde insbesondere dann zu Schwierigkeiten führen, wenn sich eine Verzögerung erst zum 
Ende des Haushaltsjahres herausstellt. Zu diesem Zeitpunkt sollte der Haushaltsplan für das neue Haus-
haltsjahr bereits beschlossen sein oder kurz vor seiner Verabschiedung stehen (vgl. § 80 GO NRW). Die Er-
mächtigungsübertragung gibt der Gemeinde die Möglichkeit, einen unwirtschaftlichen Gebrauch der Ermäch-
tigungen des Haushaltsplans zu vermeiden und sie entsprechend dem tatsächlichen Bedarf in Anspruch zu 
nehmen. Die Gemeinde hat dazu eigenverantwortlich eine sachgerechte Geltungsdauer für die übertragenen 
Ermächtigungen für die laufende Verwaltung und für die Investitionstätigkeit der Gemeinde festzulegen. 
 

- § 23 Bewirtschaftung und Überwachung 
Zur gemeindlichen Bewirtschaftung gehört auch das bereits bei der Veranschlagung von Ermächtigungen im 
gemeindlichen Haushaltsplan zu beachtende Bruttoprinzip (vgl. § 11 GemHVO NRW). Diese Vorschrift er-
laubt davon eine Abweichung. Sie trägt damit dem Umstand der gemeindlichen Praxis Rechnung, dass bei 
den in der Vorschrift benannten Ertragsarten regelmäßig und nachträglich Gegebenheiten entstehen, die im 
Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft besonders zu berücksichtigen sind. 
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Die Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans und die damit verbundene Inanspruchnahme der darin 
veranschlagten Ermächtigungen machen es notwendig, dass die Gemeinde sich auch unterjährig einen 
Überblick über den Stand der Haushaltsausführung verschafft. Durch interne Überwachungsmaßnahmen 
muss zudem auch das Erfordernis der wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltswirtschaft gesichert werden 
(vgl. § 75 GO NRW). Die Überwachungspflicht besteht auch deshalb, weil bei den im Haushaltsplan veran-
schlagten Ermächtigungen die zeitliche Bindung an das Haushaltsjahr sowie die sachliche Bindung an den 
vorgesehenen Zweck einzuhalten ist. Eine Inanspruchnahme der Ermächtigungen ist deshalb so lange zu-
rückzustellen ist, bis die Aufgabenerfüllung der Gemeinde diese erfordert.  
 

- § 24 Haushaltswirtschaftliche Sperre, Unterrichtungspflicht 
In der Gemeinde hat der Kämmerer und der Bürgermeister die Verantwortung für die Ausführung der vom 
Rat der Gemeinde beschlossenen Haushaltssatzung. Sie haben damit eine Überwachungspflicht für die Aus-
führung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr. Diese Verpflichtungen werden durch das 
Recht ergänzt, bei entsprechendem Anlass z.B. eine haushaltswirtschaftliche Sperre zu erlassen. Ein sol-
ches haushaltswirtschaftliches Instrument kann z.B. in Betracht kommen, wenn die Entwicklung der Erträge 
und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr anders ver-
läuft als geplant.  
 
In den Fällen, in denen die haushaltswirtschaftliche Sperre vom Kämmerer erlassen wird, ist der Rat der 
Gemeinde darüber zu unterrichten. Er ist aber auch dann zu informieren, wenn z.B. der Haushaltsausgleich 
nach § 75 Absatz 2 GO NRW gefährdet ist oder sich die Investitionsauszahlungen der Gemeinde im Haus-
haltsjahr nicht nur geringfügig erhöhen. Auch aus der gemeindlichen Kreditwirtschaft kann oftmals ein Anlass 
für eine Unterrichtung des Rates entstehen. 
 

- § 25 Vergabe von Aufträgen 
Diese Vorschrift beinhaltet die Ausschreibungspflicht eines öffentlichen Auftrages vor dessen Vergabe durch 
die Gemeinde, sofern nicht besondere Ausnahmetatbestände vor Ort vorliegen. Sie erfasst sämtliche Verga-
ben von gemeindlichen Aufträgen, bei denen das Auftragsvolumen der Lieferungen und Leistungen unterhalb 
der von der Europäischen Union festgesetzten Schwellenwerte (ohne Umsatzsteuer) liegt. Die grundsätzliche 
Verpflichtung der Gemeinde zur öffentlichen Ausschreibung von Vergaben soll sicherstellen, dass die Ange-
bote der infrage kommenden Unternehmen im Leistungswettbewerb mit den Mitunternehmen zustande 
kommen. Die Gemeinde soll dadurch in die Lage versetzt werden, unter Ausnutzung aller Chancen am Markt 
das für sie wirtschaftlich günstigste Angebot nach ihrer Leistungsbeschreibung zu erzielen.  
 

- § 26 Stundung, Niederschlagung und Erlass 
Die Veränderung von bestehenden Ansprüchen der Gemeinde durch Stundung, Niederschlagung und Erlass 
wird in Form von Einzelwertberichtigungen, ggf. auch als Pauschalwertberichtigungen umgesetzt. Dadurch 
sind ggf. die auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz angesetzten Forderungen in ihrem Wert anzupas-
sen (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 2.2 GemHVO NRW). Die Wertberichtigungen beruhen dabei auf Prüfungen 
hinsichtlich eines Risikos bei den gemeindlichen Forderungen. Die Gemeinde hat dabei auch zu entschei-
den, ob im Einzelfall eine Niederschlagung oder ein Erlass von Ansprüchen in Betracht kommt. Bei einer 
Stundung wird dagegen nicht auf gemeindliche Ansprüche verzichtet, sondern nur die Fälligkeit der Zahlung 
eines Dritten verändert.  
 
Die im NKF bestehende erhebliche höhere Bedeutung der Forderungen der Gemeinde sollte dazu führen, 
ein Forderungsmanagement aufzubauen, um eine zweckgerichtete Handhabung der Forderungen zu ge-
währleisten. Die Vorschriften über Stundung, Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Ansprüchen 
sind aber auch unter dem Aspekt des § 23 Absatz 3 GemHVO NRW zu sehen, wonach sicherzustellen ist, 
dass Ansprüche der Gemeinde vollständig erfasst, rechtzeitig geltend gemacht und eingezogen werden.  
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3. Die Zwecke der Budgetierung im gemeindlichen Haushalt 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht stellt für die Budgetierung durch die Gemeinden einige haushaltswirtschaftliche 
Instrumente zur Verfügung, die eine flexible Bildung und Bewirtschaftung von Budgets im gemeindlichen Haushalt 
ermöglichen. Die Gemeinde hat die Budgets eigenverantwortlich zu bilden, aber auch die Regeln über die Bewirt-
schaftung der Budgets unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bedingungen, der eigenen Leistungsfähigkeit 
sowie der örtlichen dezentralen Ressourcenverantwortung zu gestalten. Soweit sie grundsätzliche oder budget-
übergreifende Regelungen trifft, bietet sich dafür z. B. auch die jährlich durch den Rat der Gemeinde zu erlassen-
de Haushaltsatzung an (vgl. §§ 78 und 80 GO NRW). Dazu ergänzende, auf einzelne Budgets zugeschnittene 
besondere Vorgaben, stehen im Zusammenhang mit dem betreffenden Budget und wären, wenn die Budgets im 
Haushaltsplan enthalten sind, auch dort z. B. als Bewirtschaftungsregeln, anzugeben.  
 
In diesem Zusammenhang sollte die „Feststellung“ eines gemeindlichen Rechnungsprüfers „Keine 21 ohne 12“ 
bei jeder Gemeinde im Rahmen der örtlichen Budgetbildung Anwendung finden. Sie bedeutet: Keine Budgetbil-
dung nach § 21 GemHVO NRW ohne für die Budgets gleichzeitig sachgerechte Ziele und Leistungskennzahlen 
nach § 12 GemHVO NRW festzulegen. Eine gemeindliche Kosten- und Leistungsrechnung (vgl. § 18 GemHVO 
NRW) kann dabei die örtliche Budgetbildung unterstützen. Die mit der Budgetierung verbundene Stärkung (De-
zentralisierung) der Ressourcenverantwortung in der Gemeinde hat jedoch keine Einschränkung des allgemeinen 
Budgetrechts des Rates zur Folge. Der Rat bestimmt spätestens mit seinem Beschluss über die Haushaltssat-
zung, über Inhalt und Umfang und Ziele der Haushaltsbewirtschaftung im neuen Haushaltsjahr.  
 
Die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft in Form von örtlichen Budgets (vgl. § 21 GemHVO NRW) 
sollte von der Gemeinde zum Anlass genommen werden, mehrmals jährlich (d.h. mindestens zweimal) den Rat 
über die Erreichung der budgetorientierten Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten. Die freiwillige Information 
geht über die Unterrichtungspflicht gegenüber dem Rat hinaus (vgl. § 24 Absatz 2 GemHVO NRW). Im Rahmen 
der Haushaltsplanung für die künftigen Haushaltsjahre und unter Berücksichtigung der gemeindlichen Jahresab-
schlüsse kann dann zwischen Rat und Verwaltung die Art und die Form der künftigen Haushaltsbewirtschaftung 
bzw. Haushaltsausführung besser abgestimmt werden.  
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§ 20 
Grundsatz der Gesamtdeckung 

 
Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen 
1. die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, 
2. die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende 

Verwaltungstätigkeit, 
3. die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die 
Investitionstätigkeit. 

 
 
Erläuterungen zu § 20:  
 
I. Allgemeines 
 
1. Inhalte der Vorschrift 
 
Die Gemeinde hat bei der Planung und der Ausführung ihrer Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr sowie im ge-
meindlichen Jahresabschluss darauf zu achten, dass sie zur Einhaltung des Haushaltsausgleichs und zu einer 
wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung gesetzlich verpflichtet ist (vgl. § 75 Absatz 2 GO 
NRW). Diese Vorgaben wirken sich unmittelbar auch auf den Grundsatz der Gesamtdeckung nach dieser Vor-
schrift aus. Es ist dabei grundsätzlich von einem möglichst ausgeglichenen Verhältnis zwischen den Erträgen und 
Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde ausgegangen wird. Der Grundsatz der 
Gesamtdeckung entfaltet in dieser Hinsicht jedoch keine unmittelbare Wirkung für die Aufstellung des gemeindli-
chen Haushaltsplans. Durch die Haushaltspositionen im Haushaltsplan werden zwar sachliche und zweckbezo-
gene Grenzen gesetzt, doch die produktorientierte Verteilung bzw. Verwendung der gemeindlichen Finanzmittel 
liegt unter Berücksichtigung der stetigen Aufgabenerfüllung und der Festlegung der Schwerpunkte für das Haus-
haltsjahr sowie der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde in deren Eigenverantwortung. 
 
Aus dem Inhalt der gemeindlichen Verpflichtung zum jährlichen Haushaltsausgleich ergibt sich dabei, dass haus-
haltsjahrbezogen alle gemeindlichen Erträge den entstehenden Aufwendungen gegenüberzustellen sind (vgl. § 
75 Absatz 2 GO NRW). Dadurch lässt sich die Gesamtsumme der gemeindlichen Erträge bestimmen, die zur 
„Deckung“ der Gesamtsumme der Aufwendungen heranzuziehen ist (Gesamtdeckung). Es ist damit aber gleich-
wohl nicht ausgeschlossen worden, dass die Gemeinde bestimmte Erträge oder Einzahlungen bestimmten Auf-
wendungen oder Auszahlungen gegenüberstellen kann (vgl. § 22 Absatz 3 GemHVO NRW). Außerdem kann z. 
B. ein Ertrag aus einer Vermögensveräußerung (Anteil des Veräußerungserlöses über dem Buchwert des Ver-
mögensgegenstandes), nicht wieder für Aufwendungen in dem betreffenden Produktbereich eingesetzt werden, 
dem der gemeindliche Vermögensgegenstand zugeordnet war, denn dieser Ertrag ist ggf. unmittelbar mit der 
allgemeinen Rücklage zu verrechnen (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
Im Rahmen der Gesamtdeckung können Überschüsse eines Vorhabens ohne Weiteres auch mit Fehlbeträgen 
einer anderen Maßnahme „verrechnet“ werden, ohne ein vorheriges umständliches Verfahren einleiten zu müs-
sen. Diese Abgrenzung gilt z. B. auch bei Investitionsmaßnahmen, wenn Zuweisungen nicht wie geplant von 
Dritten gewährt werden, denn dann kann ein Ausfall durch andere Einzahlungen aufgefangen werden, bevor z. B. 
wegen einer gemeindlichen Investitionsmaßnahme eine zusätzliche Kreditaufnahme in Betracht kommt (vgl. nach 
§ 86 GO NRW). Die gemeindliche Gesamtdeckung gilt jedoch nur soweit, wie in der Gemeindehaushaltsverord-
nung nichts anderes bestimmt ist (vgl. z. B. § 21 GemHVO NRW). Sie wirkt sich sowohl auf die Haushaltsplanung 
als auch auf den Jahresabschluss der Gemeinde aus und steht einer dezentralen Fach- und Ressourcenverant-
wortung innerhalb der gemeindlichen Verwaltung nicht entgegen. 
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2. Gesamtdeckung und allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist wegen der Bestandteile des gemeindlichen Haushalts differenziert be-
trachtet und geregelt worden. Die Ordnung des Haushaltsplans nach Produktbereichen sowie die Abgrenzung 
nach Zahlungsarten erfordern einen gesonderten Teilplan für Leistungen, die der Gemeinde bezogen auf ihren 
Gesamthaushalt gewährt werden, z. B. nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Die von der Gemeinde in all-
gemeiner Form für Dritte zu erbringenden Leistungen müssen ebenfalls einem allgemeinen Teilplan zugeordnet 
werden, z. B. allgemeine Umlagen. Der Haushaltsplan der Gemeinde muss daher einen eigenständigen Teilplan, 
bezogen auf den besonderen Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“, enthalten (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO 
NRW i.V.m. Nr. 1.2.3 des Runderlasses vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
Diese Maßgabe eines gesonderten, zusammengefassten Ausweises von allgemeinen Zahlungen im gemeindli-
chen Haushaltsplan entsteht auch aus dem Gesamtdeckungsprinzip heraus. Sofern die Gemeinde z. B. eine 
allgemeine Investitionszuweisung erwartet, müsste sie diese Finanzmittel von Anfang an auf die Produktbereiche 
aufteilen, die davon betroffen sein könnten. Bei einer Veranschlagung und auch beim Nachweis des gesamten 
erhaltenen Betrages ist es in dem Teilfinanzplan möglich, unter Steuerungsgesichtspunkten detailliertere Anga-
ben zur Verwendung mithilfe von „davon-Vermerken“ zu machen. Die Herkunft des Fremdkapitals kann dann 
genauer angegeben und Umschuldungen sowie außerordentliche Tilgungen gesondert herausgestellt werden. 
Diese Sachlage bringt es mit sich, dass die Gliederung dieses Teilplans von der Regelgliederung in den übrigen 
Teilplänen erheblich abweichen kann. Aufgrund von Kreditaufnahmen der Gemeinde kann es anderseits möglich 
sein, dass im Finanzplan und im Teilfinanzplan gleiche Beträge anzusetzen sind. Gleichwohl kann wegen der 
gebotenen Transparenz über die Kreditaufnahmen nicht auf den Teilfinanzplan verzichtet werden. 
 
 
3. Gesamtdeckung und Fremdkapital 
 
3.1 Die Zinsen für Fremdkapital  
 
Die Herstellungskosten stellen eine Wertobergrenze für den Ansatz von gemeindlichen Vermögensgegenständen 
in der Bilanz der Gemeinde dar (vgl. § 33 Absatz 3 GemHVO NRW). Dabei ist jedoch nicht von „Kosten der Her-
stellung“ im betriebswirtschaftlichen Sinne auszugehen, denn die Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den 
gemeindlichen Herstellungskosten. Von der Gemeinde dürfen deshalb auch keine Zinsen für Fremdkapital in die 
Ermittlung von gemeindlichen Herstellungskosten einbezogen werden, auch wenn diese in der Zeit der Herstel-
lung des gemeindlichen Vermögensgegenstandes entstanden sind. Eine Ermittlung von Zinsen, bezogen auf die 
Fremdfinanzierung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes, kann im Einzelfall aber zur Berechnung und 
Sicherung von Ansprüchen der Gemeinde erforderlich werden. Ein solcher Nachweis ist jedoch nicht unmittelbar 
aus dem gemeindlichen Haushalt möglich und muss daher auf andere Art und Weise von der Gemeinde erbracht 
werden, z. B. durch eine Nebenrechnung.  
 
 
3.2 Die Nachweise über Fremdkapital 
 
Nach der Vorschrift umfasst das Gesamtdeckungsprinzip auch die gemeindlichen Kreditaufnahmen für Investitio-
nen, für die ein allgemeiner, aber konkreter Bedarf zur Leistung investiver Auszahlungen im Haushaltsjahr beste-
hen muss (vgl. § 86 GO NRW). In der Haushaltssatzung der Gemeinde ist die Gesamtsumme der von der Ge-
meinde vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen festzusetzen (vgl. § 78 Absatz 1 Nummer 1c GO NRW). 
Das Gesamtdeckungsprinzip bringt es dabei mit sich, dass grundsätzlich kein Fremdkapital auf die Finanzierung 
der einzelnen gemeindlichen Vermögensgegenstände bezogen werden soll, auch wenn die Anschaffung oder 
Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände im Einzelfall den Bedarf für eine Kreditaufnahme auslöst. In 
diesem Zusammenhang kann es gleichwohl in der örtlichen Praxis für die Gemeinde erforderlich werden, für eine 
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oder mehrere Investitionsmaßnahmen die Fremdfinanzierung als Betrag oder als Quote nachzuweisen. Ein sol-
cher Nachweis ist jedoch nicht unmittelbar aus dem gemeindlichen Haushalt möglich und muss daher auf andere 
Art und Weise erbracht werden, z. B. durch eine Nebenrechnung.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Nummer 1 (Deckung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit): 
 
Für den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung gilt, dass die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen 
dienen. Als laufende Verwaltungstätigkeit sind die auf das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch 
ausgerichteten Tätigkeiten der Gemeinde sowie sonstige Aktivitäten anzusehen, die nicht der gemeindlichen 
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. Nach § 2 GemHVO NRW ist sowohl bei der Haushalts-
planung im Ergebnisplan als auch im Jahresabschluss in der Ergebnisrechnung eine Trennung in ordentliche 
Erträge und Aufwendungen und außerordentliche Erträge und Aufwendungen vorzunehmen. Dadurch wird jedoch 
das Prinzip der Gesamtdeckung nicht beeinträchtigt, denn diese Trennung soll ungewöhnliche Vorgänge, die 
nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zuzurechnen sind, transparent machen. Durch die Ge-
samtdeckung wird grundsätzlich erreicht, dass die Erträge zur Deckung der Aufwendungen herangezogen wer-
den. Die verschiedenen Arten der gemeindlichen Erträge und Aufwendungen werden nachfolgend aufgezeigt 
(vgl. Abbildung).  
 

 
Erträge und Aufwendungen im gemeindlichen Ergebnisplan 

 
 

ERGEBNISBEREICH 
 

ERGEBNISARTEN 

Ordentliche 
Erträge 

 

 
-     Steuern und ähnliche Abgaben 
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
- sonstige Transfererträge 
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
- privatrechtliche Leistungsentgelte 
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
- sonstige ordentliche Erträge 
- aktivierte Eigenleistungen 
- Bestandsveränderungen 
außerdem 
- Finanzerträge 
 

Ordentliche 
Aufwendungen 

 

 
-      Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- sonstige ordentliche Aufwendungen 
außerdem 
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
 

 
Auch für 

außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen 
sind gesonderte Haushaltspositionen zu schaffen. 

 
Abbildung 383 „Erträge und Aufwendungen im gemeindlichen Ergebnisplan“ 

 
Diese Sachlage bedeutet, dass es grundsätzlich nicht zulässig ist, bestimmte Erträge auf bestimmte Aufwendun-
gen festzulegen, denn es muss eine flexible Ertragsverwendung im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft möglich bleiben. Dabei kann es durchaus Erträge geben, die zweckgebunden zu verwenden sind. Dies ist 
kein Widerspruch zur Grundregel, da diese Zweckbindung i.d.R. nicht haushaltsmäßig durch die Gemeinde, son-
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dern durch den Zuwendungsgeber bestimmt wird. Der Nachweis der entsprechenden sachgerechten Verwen-
dung muss daher nicht allein durch den Haushalt, sondern durch einen gesonderten Nachweis erbracht werden. 
Eine Zuordnung kann es ggf. geben, wenn Mehrerträge erwartet und damit zusätzliche Aufwendungen von der 
Gemeinde gedeckt werden sollen. 
 
 
2. Zu Nummer 2 (Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit): 
 
Für den Finanzplan und die Finanzrechnung gilt, dass die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlun-
gen dienen. Als laufende Verwaltungstätigkeit sind die auf das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenver-
brauch ausgerichteten Tätigkeiten der Gemeinde sowie sonstige Aktivitäten anzusehen, die nicht der gemeindli-
chen Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. Damit wird dem Gebot in § 75 Absatz 6 GO NRW 
„Die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist sicherzustellen“, ausreichend 
Rechnung getragen. Die Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit werden nachfolgen auf-
gezeigt (vgl. Abbildung).  
 

 
Die laufende Verwaltungstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan 

 
 

ZAHLUNGSBEREICH 
 

ZAHLUNGSARTEN 

Einzahlungen 
aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 
 

 
-  Steuern und ähnliche Abgaben, 
-  Zuwendungen und allgemeine Umlagen, 
- sonstige Transfereinzahlungen, 
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 
- privatrechtliche Leistungsentgelte, 
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 
- sonstige Einzahlungen, 
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen, 
 

Auszahlungen 
aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 
 

 
- Personalauszahlungen, 
- Versorgungsauszahlungen, 
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, 
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen, 
- Transferauszahlungen, 
- sonstige Auszahlungen, 
 

Abbildung 384 „Die laufende Verwaltungstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan“ 
 
Entsprechend der Ausgestaltung des Finanzplans und der Finanzrechnung ist ein haushaltsrechtliches Stufen-
system der haushaltswirtschaftlichen Gesamtdeckung eingeführt worden. Die Gesamtdeckung besteht zuerst bei 
den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, d. h. die Einzahlungen dienen zur Deckung der Auszahlungen 
in diesem Bereich. In den Fällen, in denen Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit entstehen, fließen 
diese in die Gesamtdeckung der Auszahlungen für Investitionen ein.  
 
 
3. Zu Nummer 3 (Deckung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit): 
 
3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Eine strikte Trennung zwischen den Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde und den 
Zahlungen aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde besteht auch im NKF. Im gemeindlichen Haushaltsrecht gilt 
daher grundsätzlich, dass Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde für die gemeindli-
che Investitionstätigkeit zu verwenden sind, soweit die Finanzmittel nicht für Tilgungsleistungen aufgrund von 
Kreditvereinbarungen zu verwenden sind. Die Gemeinde muss in diesem Fall eine rechtliche Verpflichtung erfül-
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len und kann nicht mehr über die Verwendung der Finanzmittel frei entscheiden, z. B. für Investitionsmaßnahmen. 
Die Einzahlungen und die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen, von aktivierbaren Zuwendungen und 
sonstige Investitionsauszahlungen sind im gemeindlichen Finanzplan als gesonderte Haushaltspositionen auszu-
weisen (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Investitionstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan 

 
 

ZAHLUNGSBEREICH 
 

ZAHLUNGSARTEN 

Einzahlungen 
aus Investitionstätigkeit 

 
- aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, 
- aus der Veräußerung von Sachanlagen, 
- on Beiträgen u.ä. Entgelten und 
- sonstige Investitionseinzahlungen, 
 

 
Auszahlungen 

aus Investitionstätigkeit 
 

 
- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, 
- für Baumaßnahmen, 
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, 
- für den Erwerb von Finanzanlagen, 
- von aktivierbaren Zuwendungen und  
- sonstige Investitionsauszahlungen, 
 

Abbildung 385 „Die Investitionstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan“ 
 
In diesem Zusammenhang lässt sich durch eine Zusammenführung der Zahlungen aus der laufenden Verwal-
tungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit der aktuelle der Liquiditätsstatus der Ge-
meinde ermitteln.     
 
 
3.2 Die Deckung durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
Der gesetzlichen Verpflichtung der Gemeinde, die Finanzierung der Investitionen sicherzustellen, muss im Rah-
men der Gesamtdeckung genüge getan werden (vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW). Durch die Vorschrift wird daher 
bestimmt, dass die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Finanzierung der gemeindlichen 
Investitionen dienen. Diese Vorgabe kann jedoch nicht isoliert von den anderen Verpflichtungen der Gemeinde 
zur Anwendung kommen. Ob und in welchem Umfang ein Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätig-
keit tatsächlich für Investitionen eingesetzt werden kann, muss z. B. unter Berücksichtigung der in der gemeindli-
chen Bilanz angesetzten Rückzahlungsverpflichtungen für Kredite, insbesondere der Kredite zur Liquiditätssiche-
rung sowie in eigener Verantwortung der Gemeinde bewertet und entschieden werden.  
 
In diese Abwägung der Gemeinde sind auch ihre Verpflichtungen zur Sicherstellung der Liquidität und zur Sicher-
stellung der künftigen Zahlungsfähigkeit der Gemeinde durch eine angemessene Liquiditätsplanung sowie die 
Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung einzubeziehen (vgl. § 75 Absatz 6, § 77 und § 89 Absatz 1 GO NRW). 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die z. B. aus einem Darle-
hensvertrag für die Gemeinde entstehen kann, grundsätzlich einer „freien“ Verwendung eines Zahlungsüber-
schusses aus laufender Verwaltungstätigkeit vorgeht, z. B. für Investitionen der Gemeinde. Für die Gemeinde 
besteht zudem kein Hindernis, einen vorhandenen Überschussanteil für den Erwerb einer Geldanlage zu verwen-
den, um z. B. die Liquidität für die gemeindlichen Versorgungslasten zu sichern, zu denen die Gemeinde entspre-
chend dem Erwerb der Ansprüche durch die Beamten rechtlich verpflichtet ist.  
 
Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen im betreffenden Haushaltsjahr entstehen zwar gemeindliche Auf-
wendungen und die grundsätzliche Zahlungsverpflichtung, jedoch liegt die Fälligkeit der daraus entstehenden 
Zahlungsleistungen der Gemeinde erst in späteren Jahren, sodass eine Absicherung und Vorsorge für die künftig 
zu leistenden Versorgungsauszahlungen durch die Gemeinde möglich wird. Das Ergebnis aus einer Abwägung 
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über die Verwendung bzw. den Einsatz eines Zahlungsüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit für die 
zulässigen Zwecke wird durch die örtliche Zusammenführung der tatsächlich einsetzbaren Überschusses aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit mit den voraussichtlichen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit im Finanzplan 
und damit im Haushaltsplan aufgezeigt. In der gemeindlichen Finanzrechnung im Jahresabschluss ist dann der 
Nachweis darüber zu führen. 
 
 
3.3 Die Deckung durch Einzahlungen für Investitionen 
 
Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinden, die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zur Deckung der Auszahlun-
gen aus Investitionstätigkeit zu verwenden. Zu diesen Einzahlungen gehören Zuwendungen für Investitionsmaß-
nahmen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und von Finanzanlagen, Einzahlungen von Bei-
trägen u.ä. Entgelten sowie sonstige Investitionseinzahlungen. Damit sollen Auszahlungen gedeckt werden, die 
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichem Anlage-
vermögen und Finanzanlagen sowie für sonstige Investitionsauszahlungen geleistet werden müssen. Davon zu 
trennen ist die Betrachtung möglicher Erträge aus der Veräußerung von gemeindlichen Vermögensgegenstän-
den, die hinsichtlich des Anlagevermögens von der Gemeinde unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu ver-
rechnen sind (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW). 
 
 
3.4 Die Deckung durch die Aufnahme von Krediten 
 
Die Grundsätze zur Gesamtdeckung sind unter Berücksichtigung der Begrenzung der Kreditaufnahme auf Investi-
tionen sowie der Möglichkeit der Gemeinde, Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen, zu dem in der Vor-
schrift enthaltenen Stufensystem ausgestaltet worden (vgl. § 86 und § 89 Absatz 2 GO NRW). Sofern kein sol-
ches Stufensystem bei der Gesamtdeckung von Einzahlungen und Auszahlungen zugunsten der Zahlungen aus 
der Investitionstätigkeit eingeführt worden wäre, könnten einerseits Kredite zur haushaltsmäßigen Deckung von 
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit herangezogen werden. Außerdem könnten dann anderer-
seits auch nicht die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur haushaltsmäßigen Deckung der 
Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dienen. Als gemeindliche Finanzierungstätigkeit sind in diesem Zusam-
menhang die zahlungswirksamen Aktivitäten der Gemeinde anzusehen, die sich auf den Umfang und die Zu-
sammensetzung der Eigenkapitalposten und der Finanzschulden der Gemeinde auswirken (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Finanzierungstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan 

 
 

Einzahlungen 
und Auszahlungen 

aus Finanzierungstätigkeit 
 

 
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen  
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen. 
 

Abbildung 386 „Die Finanzierungstätigkeit im gemeindlichen Finanzplan“ 
 
Zur gemeindlichen Finanzierungstätigkeit gehört auch die Erhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde. Sie 
kann dazu vorübergehend Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen, um die Zeit zu überbrücken, bis die not-
wendigen Einzahlungen bei der Gemeinde tatsächlich eingegangen sind, aber trotzdem die Auszahlungen recht-
zeitig leisten zu können. Daraus entsteht die Verpflichtung für die Gemeinde, nach tatsächlichem Eingang der 
Finanzmittel die „vorübergehenden“ Kredite zu tilgen. Dieser rechtlichen Verpflichtung ist ein Vorrang gegenüber 
der Vorgabe zur Verwendung der Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionen einzuräumen.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 21 
Bildung von Budgets 

 
(1) 1Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. 
2In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbind-
lich. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.  
 
(2) 1Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und 
Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. 2Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen 
und Mindereinzahlungen für Investitionen. 3Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als 
überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen. 
 
(3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit 
nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 führen. 
 
 
Erläuterungen zu § 21:  
 
I. Allgemeines  
 
1. Die gemeindliche Budgetierung 
 
1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
1.1.1 Das Verständnis von Budgetierung 
 
Das NKF beinhaltet für eine flexible Haushaltsbewirtschaftung die Berücksichtigung der gemeindlichen Ressour-
cen sowie die dezentrale Ressourcenverantwortung innerhalb der gemeindlichen Verwaltung. Die darüber ge-
fasste haushaltsrechtliche Vorschrift erkennt die Budgets als ein Bewirtschaftungsinstrument für die Gemeinde 
an. Unter einem Budget wird dabei ein mit finanziellen Mitteln ausgestatteter Handlungsbereich verstanden, der 
einem abgegrenzten Verantwortungsbereich innerhalb der gemeindlichen Verwaltung unter bestimmten Zielset-
zungen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen wird. Die örtlichen Arbeiten zur Aufstellung von 
Budgets werden dabei i.d.R. unter dem Begriff „Budgetierung“ zusammengefasst.  
 
Unter dem Begriff „Budgetierung“ wird im gemeindlichen Bereich daher regelmäßig verstanden, den einzelnen 
Organisationseinheiten der gemeindlichen Verwaltung, z. B. Fachbereiche oder Ämter, bestimmte Ressourcen 
zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zu übertragen. Durch die gleichzeitige Verknüpfung mit einer unmittel-
baren Finanzverantwortung der Budgetverantwortlichen für die aufgabenbezogenen Leistungen entsteht die de-
zentrale Ressourcenverantwortung. Bei einer weitreichenden Budgetierung in der gemeindlichen Verwaltung 
obliegt die gemeindliche Finanzverantwortung dann vielfach nicht mehr allein dem Kämmerer der Gemeinde, 
sondern einer Vielzahl von Budgetverantwortlichen für ihr jeweiliges Budget. Dem Kämmerer obliegt dann im 
Rahmen seiner Gesamtverantwortung für die gemeindlichen Ressourcen und Finanzen die Aufgabe, einen Rah-
men zu setzen für das haushaltswirtschaftliche Geschehen in der Gemeinde.  
 
Das Verständnis von Budgetierung als einen eigenverantwortlichen Bewirtschaftungsprozess innerhalb der Ge-
meinde ist i.d.R. an die verwaltungsmäßigen Organisationseinheiten der Gemeinde gekoppelt. Es bedarf daher 
auch regelmäßig einer eindeutigen Festlegung von Verantwortlichkeiten für die einzelnen Budgets. Die Budgetie-
rung hat deshalb auch eine erhebliche Steuerungsrelevanz im Rahmen der jährlichen Haushaltsbewirtschaftung 
der Gemeinde. Sie ist daher prinzipiell auch nur unter einem funktionierenden Wirtschaftlichkeitshandeln umsetz-
bar und effektiv. Diese Sachlage erfordert bei der Gemeinde zudem ein entsprechendes Berichtswesen mit steu-
erungsrelevanten Informationen bzw. ein sachgerechtes Controlling.  
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1.1.2 Die Bildung der gemeindlichen Budgets 
 
In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ist auch die Art und Weise der Bildung der Budgets durch die Gemein-
de von Bedeutung. Es ist relevant, ob die Gemeinde örtlich eine Vollbudgetierung oder eine Teilbudgetierung 
durchführt oder ob beide Arten zur Anwendung kommen. Bei einer Vollbudgetierung fließen grundsätzlich alle 
Erträge und Aufwendungen als gemeindliche Haushaltsmittel in die örtliche Budgetierung ein. Solche Gegeben-
heiten erfordern ein hohes Maß an Budgetverantwortung, denn durch das jeweilige Bewirtschaftungsergebnis ist 
unmittelbar der gemeindliche Haushaltsausgleich betroffen.  
 
Bei der Teilbudgetierung können dagegen unterschiedliche Sachzusammenhänge hergestellt werden, z. B. in 
Form einer Sachausgabenbudgetierung, einer Budgetierung von Investitionszahlungen u.a. Die gemeindliche 
Budgetbildung kann aber auch nach anderen Kriterien vorgenommen werden. Es können daher z. B. Zuschuss-
budgets (Aufwendungen höher als Erträge), Überschussbudgets (Erträge höher als Aufwendungen) und „ausge-
glichene Budgets“ unterschieden werden. Unabhängig von der Art der örtlichen Budgetbildung bedarf es immer 
eindeutiger Budgetregeln einschließlich der Festlegung von Verantwortlichkeiten.  
 
Ausgehend vom gemeindlichen Haushaltsplan werden i.d.R. mehrere Ergebnispositionen oder Finanzpositionen 
zu einem Budget verbunden, sodass die einzelnen im Ergebnisplan oder Finanzplan veranschlagten Ermächti-
gungen wie eine einzige Ermächtigung im Rahmen vorgegebener Sachziele und Aufgaben bewirtschaftet werden 
können. In solchen örtlich gebildeten Budgets der Gemeinde sind dann jeweils die Summe der Erträge und die 
Summe der Aufwendungen bzw. die Summe der Einzahlungen und die Summe der Auszahlungen für die Haus-
haltsführung verbindlich. Aus örtlichen Gegebenheiten heraus können dazu jedoch auch besondere Beschrän-
kungen für die Bewirtschaftung festgelegt werden, z. B. hinsichtlich der Personalbewirtschaftung.  
 
 
1.1.3 Die Haushaltspositionen im Budget 
 
Die Budgetierung erhält durch die gesonderte haushaltsrechtliche Vorschrift einen hohen Stellenwert für den 
gemeindlichen Haushalt. Sie muss gleichwohl nicht nur gemeindeintern als Bewirtschaftungsmanagement umge-
setzt werden. Vielmehr kann eine unmittelbare Beziehung der örtlichen Budgetierung auch mit den Teilplänen im 
gemeindlichen Haushaltsplan hergestellt werden, unabhängig davon, ob die Teilpläne produktorientiert oder or-
ganisatorisch aufgestellt worden sind. Bei einer Aufstellung der Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen 
kann die örtliche Budgetbildung auch die Gliederung im gemeindlichen Haushaltsplan bestimmen. Dadurch er-
folgt dann eine externe Darstellung der gemeindlichen Budgetierung, die auch für die Adressaten der gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft von Interesse ist (vgl. § 4 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO NRW). 
 
Bei einem Mehrbedarf im Budget bewirken die haushaltsrechtlichen Vorgaben, dass erst dann von überplanmä-
ßigen Aufwendungen ausgegangen werden kann,  wenn die Summe der dem Budget zugeordneten Aufwendun-
gen überschritten wird (vgl. § 83 GO NRW). Ein Mehrbedarf bei einer im Budget enthaltenen einzelnen Haus-
haltsposition führt daher dann nicht zu einer Überplanmäßigkeit, wenn durch den Bedarf keine tatsächliche Über-
schreitung der „Budgetsumme“ entsteht. Die im Budget enthaltenen einzelnen Haushaltspositionen bleiben je-
doch weiterhin für die Bewirtschaftung bedeutsam, denn die Haushaltsmittel eines Budgets dürfen nur für die 
sachlichen Zwecke verwendet werden, die unter den dem Budget zugeordneten Haushaltspositionen veran-
schlagt worden sind. Die Haushaltsmittel eines Budgets dürfen z.B. nicht für gemeindliche Transferaufwendungen 
eingesetzt werden, wenn das Budget nur Haushaltspositionen für Personalaufwendungen und Sachaufwendun-
gen enthält. Die Gemeinde hat daher bei der Bildung von Budgets die Zwecksetzungen der Haushaltspositionen 
ausreichend zu berücksichtigen. Es bieten sich deshalb vielfach besondere Bewirtschaftungsregeln bzw. Bewirt-
schaftungsvorbehalte unter Berücksichtigung der örtlichen haushaltswirtschaftlichen Situation an.  
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1.2 Die örtliche Umsetzung der Budgetierung 
 
1.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Das Haushaltsrecht stellt für die Budgetierung durch die Gemeinden einige Instrumente zur Verfügung, die eine 
flexible Bildung und Bewirtschaftung von Budgets im gemeindlichen Haushalt ermöglichen. Die Gemeinde hat die 
haushaltsmäßigen Budgets eigenverantwortlich zu bilden und dazu sachgerechte Bewirtschaftungsregeln unter 
Beachtung der haushaltsrechtlichen Bedingungen, der eigenen Leistungsfähigkeit sowie der örtlichen dezentralen 
Ressourcenverantwortung festzulegen. Die Gemeinde kann im Rahmen ihrer Budgetierung grundsätzliche oder 
budgetübergreifende Regelungen treffen. Sofern diese nur ein einzelnes Haushaltsjahr betreffen, bietet sich dafür 
die jährliche Haushaltssatzung an (vgl. § 78 GO NRW). Ein Haushaltsvermerk unter den veranschlagten Ermäch-
tigungen im gemeindlichen Haushaltsplan ist z. B. geeignet für auf einzelne Budgets zugeschnittene Regelungen. 
Die Gemeinde kann auch i.V.m. den jeweils für die Budgets vorzunehmenden Mittelbereitstellungen ergänzende 
haushaltswirtschaftliche Vorgaben machen.  
 
Bei der örtlichen Budgetbildung sollte aber die Erfüllung von Zielen aus der gemeindlichen Aufgabenerfüllung 
festgelegt werden. Sie kann u.a. mit sachgerechten Leistungskennzahlen gemessen werden. Den Bedarf dafür 
belegt die Beurteilung eines Rechnungsprüfers, die sich in der Kurzform „Keine 21 ohne 12“ zusammenfassen 
lässt. Sie bedeutet, keine örtliche Budgetbildung nach § 21 GemHVO NRW ohne eine gleichzeitige Festlegung 
von Zielen und Leistungskennzahlen nach § 12 GemHVO NRW für die gebildeten Budgets. Ein solches Zusam-
menspiel kann von jeder Gemeinde festgelegt und umgesetzt werden. Sofern die Gemeinde eine Kosten- und 
Leistungsrechnung eingeführt hat, kann diese die gemeindliche Budgetbildung steuern und unterstützen. Dazu 
kann auch die Einführung eines unterjährigen Berichtswesens geboten sein. Für die Umsetzung einer erfolgrei-
chen örtlichen Budgetierung bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten an. Dazu gehört auch die ausreichende 
Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse, z. B. die Bereitschaft zur Übernahme von Finanzver-
antwortung durch gemeindliche Beschäftigte.  
 
 
1.2.2 Die Budgetierung nach den Teilplänen 
 
Die Umsetzung der örtlichen Budgetierung in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erfordert i.d.R. einen Hand-
lungsrahmen, der mit dem Rat der Gemeinde vereinbart werden sollte. Im Rahmen der Haushaltssatzung mit 
ihren Anlagen können zu den Budgets die jahresbezogenen Besonderheiten abgestimmt werden. Die Gemeinde 
kann dabei die Budgetierung auch in Form der produktorientierten Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan 
vornehmen. Dieser Sachlage muss jedoch nicht zwingend eine gesonderte Darstellung der Budgets im gemeind-
lichen Haushaltsplan folgen. Die Gemeinde sollte aber die externe Bedeutung ihrer Budgets klären, um ggf. ent-
sprechende Informationen und Erläuterungen geben zu können. Abhängig davon können im Rahmen des Be-
schlusses des Rates über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zwischen der gemeindlichen Verwaltung und 
dem Rat auch Ziele und Leistungskennzahlen bezogen auf die örtlichen Budgets vereinbart werden.  
 
Bei der Bildung der Budgets durch die Gemeinde müssen auch die örtlichen Organisationseinheiten der gemeind-
lichen Verwaltung, die Verwaltungsleistungen für Dritte erbringen, ausreichend berücksichtigt werden. Die Ver-
antwortlichkeiten für solche Budgets sind dabei durch die Gemeinde eigenverantwortlich festzulegen. Dazu ge-
hört, die zur Verfügung stehenden Ressourcen i.V.m. mit den vorgesehenen produktbezogenen Leistungen 
budgetbezogen abzugrenzen. Die nachfolgende Abbildung (Quelle: NKF-Dokumentation 2003 S. 317) zeigt dazu 
eine schematische Gesamtübersicht auf (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 387 „Die Budgetierung im NKF“ 
 
Bei der gemeindlichen Entscheidung für eine Budgetierung von Teilplänen des gemeindlichen Haushaltsplans ist 
auch deren Gestaltung nach Produktbereichen, Produktgruppen oder Produkten für die einzelnen abzugrenzen-
den Budgets von erheblicher Bedeutung. Sie entsteht z. B. bei der Festlegung, welche Leistungen welchem 
Budget zuzurechnen sind oder wer für welches Budget verantwortlich ist. Die daraus entstehenden örtlichen Ver-
hältnisse in der Abwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft wirken sich dann unmittelbar auch auf die 
haushaltsjahrbezogene Planung und Bewirtschaftung und Abrechnung aus. 
 
Im gemeindlichen Jahresabschluss müssen jedoch nicht zusätzlich zu den Teilrechnungen entsprechend der im 
Haushaltsplan ausgewiesenen Teilpläne noch zusätzlich gesonderte Teilrechnungen nach den örtlich gebildeten 
Budgets enthalten sein. Die Abrechnung der örtlich gebildeten Budgets nach Ablauf des Haushaltsjahres, auch 
wenn die Budgets entsprechend der produktorientierten Teilpläne gebildet wurden, ist grundsätzlich nur intern 
von der Gemeinde vorzunehmen. Sofern die Gemeinde die Teilpläne in ihrem Haushaltsplan nach örtlichen Ver-
antwortungsbereichen aufgestellt hat, muss sie die Teilrechnungen in ihrem Jahresabschluss lediglich einmal in 
der gleichen Art und Weise aufstellen (vgl. § 40 i.V.m. § 4 GemHVO NRW. 
 
 
1.2.3 Die Budgetierung nach Verantwortungsbereichen 
 
Die Gemeinde kann ihre Entscheidung, die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan nach örtlichen Verantwor-
tungsbereichen aufzustellen, auch für die Gestaltung ihrer Budgetierung nutzen (vgl. § 4 Absatz 1 Nummer 3 
GemHVO NRW). In Abhängigkeit von der Abgrenzung der Verantwortungsbereiche können dann die zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen auf eine einfache Art und Weise auf die für die Organisationseinheiten der gemeind-
lichen Verwaltung gebildeten Budgets übertragen werden. Ein solcher Haushaltsplan spiegelt dann die örtliche 
Budgetbildung wieder, insbesondere dann, wenn die Gliederung der budgetorientierten Teilpläne des gemeindli-
chen Haushaltsplans mit den hierachischen Gliederungsstufen in der gemeindlichen Verwaltung übereinstimmen.  
Die Gliederungstiefe ist dabei von der Gemeinde eigenverantwortlich festzulegen. Sie hat dabei einen individuel-
len Gestaltungsspielraum unter Berücksichtigung ihrer örtlichen Verhältnisse.  
 
Im gemeindlichen Jahresabschluss entsprechen dann die Teilrechnungen den im Haushaltsplan ausgewiesenen 
„Budgets“. Diese Übereinstimmung kann die Verantwortung im Sinne einer sachgerechten und bedarfsorientier-
ten Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans stärken. Auf der Grundlage der gemeindlichen Produkte und 
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Leistungskennzahlen, die den gebildeten Budgets zugeordnet worden sind, lassen sich die Ergebnisse des haus-
haltswirtschaftlichen Handelns im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung auch ausreichend messen. Die 
Zielerreichung und die Leistungskennzahlen können ebenso in diesem Sinne berücksichtigt werden. Bei der 
Bildung der Budgets entsprechend der sachlichen Verantwortungsbereiche in der gemeindlichen Verwaltung ist 
die Produktorientierung bzw. Outputorientierung in geeigneter und ausreichender Weise zu berücksichtigen.  
 
 
1.2.4 Konsequenzen aus einer Budgetbewirtschaftung. 
 
Die Bildung von Budgets kann durch die Gemeinde so gestaltet werden, dass die Bewirtschaftung bezogen auf 
das Budgetergebnis jeden Budgets ggf. auch Konsequenzen für die Budgetverantwortlichen nach sich zieht. In 
solchen Fällen muss durch vorherige Budgetregeln aufgezeigt werden, welche Folgen sich aus einer wirtschaftli-
chen und sparsamen Budgetbewirtschaftung und welche Folgen sich aus einer unzureichenden Budgetbewirt-
schaftung ergeben werden. In die Beurteilung möglicher Planabweichungen durch die Bewirtschaftung sollte 
einbezogen werden, ob die vorgesehenen Leistungen erbracht und ein sachgerechter Einsatz der Ressourcen im 
Haushaltsjahr erfolgt ist. Es sollte aber auch berücksichtigt werden, ob und in welchem Umfang durch externe 
Faktoren sich unausweichliche Veränderungen in der Budgetbewirtschaftung ergeben haben. In diesem Zusam-
menhang kann z. B. ein Bonus-Malus-System installiert werden, bei dem berücksichtigt werden kann, ob und aus 
welchen Gründen ein positives oder negatives Budgetergebnis erzielt worden ist.  
 
 
2. Ziele und Leistungskennzahlen bei der Budgetierung  
 
2.1 Budgetierung und gemeindliche Ziele 
 
Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren 
Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Leistungskennzah-
len zur Zielerreichung bestimmt werden (vgl. § 12 GemHVO NRW). Die Gemeinde soll zudem ihre örtlichen Ziele 
und Leistungskennzahlen ausreichend bei ihrer Haushaltsplanung berücksichtigen. Sie soll die Ziele und Leis-
tungskennzahlen aber auch für ihre Steuerung und die Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts nutzen. Die Ziele 
und ggf. auch Leistungskennzahlen sollten dabei zwischen dem Rat der Gemeinde und der gemeindlichen Ver-
waltung abgestimmt werden. 
 
Die Festlegung von örtlichen Zielen und Leistungskennzahlen bietet sich deshalb auch für die einzelnen gebilde-
ten Budgets an und sollten an der Produktorientierung im gemeindlichen Haushalt ausgerichtet werden. Die Ge-
meinde, die ihre Budgetierung mit einer entsprechenden Zielsetzung verbindet, muss deshalb nicht nur aus Steu-
erungsgründen die örtlichen Ziele in eine Zielhierarchie einbinden. Sie ist gefordert, haushaltswirtschaftliche Ziele 
bis in die unterste Ebene der örtlichen Budgetierung zu bestimmen. Solche Ziele können auch in den gemeindli-
chen Haushaltsplan übernommen werden, sofern identische Gliederungsebenen zwischen den von der Gemein-
de gebildeten Budgets und den produktorientierten Teilplänen im Haushaltsplan bestehen. In einem solchen 
Zusammenhang werden die örtlichen Budgets der Gemeinde dem Gedanken einer kompetenten und ressour-
cenorientierten Verwaltungsteuerung und der dezentralen Ressourcenverantwortung gerecht.  
 
Das NKF ermöglicht der Gemeinde, durch eine Outputorientierung sachgerechte Aussagen und Bewertungen 
über die gemeindliche Aufgabenerfüllung unter Einbeziehung der dafür eingesetzten Mittel zu erhalten. Die ge-
meindliche Aufgabenerfüllung wird dadurch transparent gemacht und das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde 
wird gestärkt. Diese Zwecke drücken sich auch durch die gemeindliche Budgetierung aus. Die Einführung der 
Budgetierung erfordert daher von der Gemeinde, sich einen Überblick über ihre vielfältigen Tätigkeiten, die er-
brachten Leistungen sowie die damit erzielten Wirkungen zu verschaffen. Nur dann wird eine aufgabenbezogene 
Definition von Produkten sowie von Zielen und Leistungskennzahlen für abgegrenzte Bereiche ermöglicht, die mit 
der Budgetierung in Verbindung stehen.  
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Es ist dabei nicht ausreichend, nur die gemeindlichen Leistungen aufzulisten, sondern müssen auch unter Einbe-
ziehung der Budgetverantwortlichkeiten und der Budgetziele voneinander abgegrenzt werden. Eine systemati-
sche Ordnung und Darstellung der gemeindlichen Leistungen erleichtert die haushaltswirtschaftliche produktori-
entierte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den gemeindlichen Budgets. Mit einer praxisbezogenen 
Abgrenzung durch die Gemeinde kann der Ressourcenorientierung und der dezentralen Ressourcenverantwor-
tung ausreichend ausreichend Rechnung getragen werden. Die gemeindliche Aufgabenerfüllung kann dadurch 
auch für die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft verständlicher gemacht werden.  
 
Die spezifische Ausgestaltung von örtlichen Budgets, Zielen und Leistungskennzahlen bleibt jedoch der Gemein-
de überlassen. Die Budgetinhalte sowie die Zielbeschreibungen, Leistungskennzahlen und sonstige Angaben 
sind daher von jeder Gemeinde nach ihren Bedürfnissen festzulegen (vgl. u.a. § 4 Absatz 2 GemHVO NRW). Sie 
kann zu den einzelnen oder zu ausgewählten Budgets auch weitere Informationen anhand von sonstigen Leis-
tungsmerkmalen geben. In die Auswahl der wichtigen Informationen der Gemeinde sollten auch die Zwecke der 
Information und deren Empfänger berücksichtigt werden. Die Abbildung der Budgetierung im gemeindlichen 
Haushaltsplan kann dabei eine gute Basis darstellen, der sich dadurch zu einem praktikablen Steuerungsinstru-
ment der Gemeinde weiterentwickeln lässt. 
 
 
2.2 Budgetierung und gemeindliche Leistungskennzahlen 
 
Für die Budgetkontrolle und für die örtliche Steuerung wird die Festlegung von Leistungskennzahlen durch die 
Gemeinde als unerlässlich angesehen. Dazu bedarf es regelmäßig der Betrachtung und Bewertung der im Rah-
men der gebildeten Budgets erbrachten Leistungen, ihrer Qualität und ihres örtlichen Bedarfs. Die Leistungs-
kennzahlen müssen dabei in einen engen Zusammenhang mit den gemeindlichen Steuerungszielen stehen und 
in die vom Rat und der Verwaltung gesetzten Zielen und sonstigen Vorgaben einordnen lassen. Für die Verwen-
dung der Leistungskennzahlen muss deren Erfüllungsgrad eindeutig bestimmbar und bestimmt sein und die ge-
troffenen Zielvorgaben müssen hinsichtlich der Zielerreichung messbar sein.  
 
Bei der Gemeinde sollten zusätzlich auch besondere Qualitätskennzahlen zur Anwendung kommen, um die von 
der Gemeinde (Budget) erbrachten Leistungen auch in dieser Hinsicht beurteilen zu können. Die Budgetverant-
wortlichen tragen i.d.R. die fachliche Verantwortung für die Qualität der gemeindlichen Leistungen und nicht nur 
für die Quantität. Die Qualitätskennzahlen der Gemeinde dienen daher auch der Sicherung der gemeindlichen 
Geschäftstätigkeit bzw. der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit. Eine Betrachtung und Bewertung der gemeindli-
chen Aufgabenerfüllung ist jedoch nicht vollständig, wenn nicht auch die Wirkungen aus dem haushaltswirtschaft-
lichen Handeln betrachtet, erfasst und bewertet werden. Dazu bieten sich wirkungsorientierte Kennzahlen an. Es 
bedarf dazu aber auch gemeindlicher Leistungen, die sich hinsichtlich ihrer Wirkungen auf die Adressaten der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft sachlich messen lassen. 
 
Bei örtlichem Bedarf können auch besondere Kostenkennzahlen eingesetzt werden, z. B. um die Kosten für 
Budgetleistungen oder um Produktkosten zu ermitteln. Solche Kennzahlen bieten die Möglichkeit, das Ausmaß 
der von der Gemeinde angebotenen Produkte und deren Ressourcenverbrauch unter Kostengesichtspunkten zu 
überprüfen. Der Einsatz von Kostenkennzahlen ist u.a. aber auch von der örtlich eingesetzten Kosten- und Leis-
tungsrechnung abhängig und daher bedarf einer laufenden Überprüfung hinsichtlich ihrer Aussagefähigkeit. 
 
Eine Budgetierung durch die Gemeinde unter Einsatz von gemeindlichen Leistungskennzahlen fördert insgesamt 
das bedarfsorientierte wirtschaftliche Handeln im Rahmen der örtlichen Aufgabenerfüllung der Gemeinde. Es wird 
dadurch nicht nur regelmäßig das Finanzgebaren der Gemeinde dokumentiert, sondern ebenso werden die ge-
meindlichen Leistungen bewertet und belegt. Insgesamt werden dadurch wichtige Informationen für die gemeind-
liche Steuerung geboten. Bereits ein Einsatz weniger Leistungskennzahlen zur Messung von Zielen und Zwecken 
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der Gemeinde ermöglicht eine Leistungsbetrachtung bezogen auf das einzelne Budget der gemeindlichen Ver-
waltung, aber auch bezogen auf die gesamte Haushaltswirtschaft der Gemeinde. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Bildung von Budgets):  
 
1.1 Zu Satz 1 (Erträge und Aufwendungen im Budget): 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht hat einen allgemeinen Rahmen für die örtliche Budgetierung geschaffen. Dabei 
wurde auf eine detaillierte Normierung der Budgetbildung verzichtet. Die Gemeinde hat daher unter Beachtung 
dieser Vorschrift die Budgetierung zur Ausführung ihrer Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse eigenverantwortlich auszugestalten. Die haushaltsrechtliche Rahmensetzung trägt dabei der Tatsa-
che Rechnung, dass sich die gemeindlichen Ziele und die örtlichen Gegebenheiten stark unterscheiden können. 
Die Gemeinde kann durch die örtlich gestalteten Budgets auf allgemeine haushaltswirtschaftliche Anforderungen 
und Gegebenheiten sowie auf Anforderungen der Budgetverantwortlichen praxisnah reagieren.  
 
Die Bewirtschaftung von örtlichen Budgets setzt aber grundsätzlich auch voraus, dass von der Gemeinde eindeu-
tige Bewirtschaftungsregeln erlassen wurden. Durch solche Regeln soll das eigenverantwortliche Handeln der 
Budgetverantwortlichen unterstützt und gegenüber den Verantwortlichen für die gemeindliche Verwaltung abge-
grenzt werden. Von der Gemeinde werden bei der Bildung von Budgets grundsätzlich folgende Gesichtspunkte 
zu berücksichtigen sein (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Maßgaben für die Bildung von Budgets  

 
 

- Mit der Budgetbewirtschaftung verbundene Finanz- und Sachziele müssen messbar sein. 
 
 

- Es müssen klare Verantwortungsstrukturen bestehen, die eine nachvollziehbare Aufgaben-
zuordnung und Verantwortlichkeiten sowie Entscheidungswege gewährleisten. 

 
 

- Die wesentlichen Inhalte des Budgets bzw. die zu erzielenden Ergebnisse müssen vom 
Budgetverantwortlichen beeinflussbar sein.  

 
 

- Die Ziele müssen eine Herausforderung darstellen. Die Zielerreichung muss möglich und 
messbar, aber vom Budgetverantwortlichen auch beeinflussbar sein.  

 
 

- Es müssen Handlungsspielräume durch die Delegation von Ressourcen- und Budgetver-
antwortung bestehen.  

 
 

- Es sollen lange Informations- und Entscheidungswege vermieden werden.  
 

Abbildung 388 „Die Maßgaben für die Bildung von Budgets“ 
 
Über solche Maßgaben hinaus müssen von der Gemeinde aber auch die Maßgaben beachtet werden, die durch 
die haushaltsrechtlichen Vorschriften und andere Rechtspflichten der Gemeinde gesetzt werden. Von der Ge-
meinde kann deshalb bei der Bildung und Ausgestaltung der örtlichen Budgets die Verpflichtung zum jährlichen 
Haushaltsausgleich sowie zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nicht außer Acht gelassen werden 
(vgl. § 75 GO NRW). Diese Erfordernisse wirken sich auch auf die Bewirtschaftung der gemeindlichen Budgets 
aus. Es kann deshalb im Einzelfall dazu kommen, dass aus übergeordneten Gesichtspunkten der Gemeinde 
auch die „selbstständigen“ Budgets den für das Haushaltsjahr festzusetzenden haushaltswirtschaftlichen Be-
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schränkungen unterworfen werden müssen oder einen Beitrag zum Erreichen des Haushaltsausgleich erbringen 
müssen. Für die gemeindlichen Budgets können sich in entsprechender Weise auch Auswirkungen aus dem 
gemeindlichen Jahresabschluss bzw. aufgrund des erzielten Jahresergebnisses der Gemeinde ergeben.  
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Verbindlichkeit der Erträge und Aufwendungen): 
 
1.2.1 Die Verknüpfung von Haushaltspositionen 
 
In der haushaltsrechtlichen Vorschrift ist ausdrücklich bestimmt worden, dass die Summe der Erträge und die 
Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung der Gemeinde verbindlich ist, wenn Erträge und Aufwen-
dungen zu Budgets für die laufende Verwaltungstätigkeit der Gemeinde verbunden werden. Bei der Bildung sol-
cher Budgets auf der Grundlage des gemeindlichen Haushaltsplans setzen dann die in ein Budget einbezogenen 
Ertragsarten den Rahmen für die Herkunft der Budgetmittel und die Aufwandsarten den Rahmen für die zweck-
entsprechende Verwendung der Mittel. Der Zusammenfassung der Ansätze einer Vielzahl von Haushaltspositio-
nen in den Budgets stehen die einzelnen betragsmäßig festgelegten Ermächtigungen nicht entgegen. 
 
Die budgetmäßige Verbindung der Haushaltspositionen des Haushaltsplans bewirkt vielmehr eine unmittelbare 
"Deckungsfähigkeit" zwischen den im Budget enthaltenen Planansätzen, ohne dass es dazu einer besonderen 
haushaltswirtschaftlichen Regelung durch die Gemeinde bedarf. Diese Bindung wirkt jedoch nicht über das 
Budget hinaus, auch wenn Planansätze im Budget ggf. zur "Deckung" herangezogen werden. Die Vorschrift be-
inhaltet daher keine allgemeine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung. Sie stellt auch keine haus-
haltsrechtliche Grundlage zur Herstellung einer "Deckungsfähigkeit" zwischen Haushaltspositionen her, die nicht 
in einem Budget verbunden sind. Für solche haushaltswirtschaftlichen Zwecke bedarf es einer örtlichen Rege-
lung, die in der gemeindlichen Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan enthalten sein kann. 
 
 
1.2.2 Die Zweckvorgaben der Haushaltspositionen 
 
Die ausdrückliche haushaltsrechtliche Festlegung, dass innerhalb eines Budgets die Summe der Erträge und die 
Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich sind, löst auch im Rahmen der Budgetzwecke 
nicht die inhaltlichen Zweckvorgaben der in das Budget einbezogenen Haushaltspositionen auf. Für die veran-
schlagten Erträge und Aufwendungen innerhalb der Budgets gelten weiterhin die im Rahmen der Veranschlagung 
festgelegten artenbezogenen Zweckbestimmungen (sachliche Bindung). Dieser Sachlage steht nicht entgegen, 
dass die Gemeinde über die für ein Budget notwendigen Haushaltspositionen in Art und Umfang sowie hinsicht-
lich des Haushaltsansatzes selbst entscheiden kann. Die auf die einzelnen Haushaltspositionen bezogenen Ver-
anschlagungen stellen Verwendungsvorgaben dar, die auch im Rahmen der Budgetbewirtschaftung zur Sicher-
stellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zu beachten sind. 
 
Diese haushaltswirtschaftliche Sachlage hat zur Folge, dass die im Budget enthaltenen zweckbezogenen Er-
mächtigungen nicht in ihrem vollen sachlichen Umfang auch genutzt werden müssen. Die sachbezogenen Haus-
haltspositionen binden aber das Budget entsprechende entstehende Aufwendungen zu decken, wenn aus der 
Aufgabenstellung heraus ein Bedarf dafür besteht. Auf eine Inanspruchnahme der im Budget enthaltenen Veran-
schlagungen bzw. der Ermächtigungen darf daher bei vorhandenem  Bedarf auch nicht grundlos verzichtet wer-
den und auf andere Gegebenheiten verwiesen werden. Gleichwohl kann aber innerhalb des Budgets bestimmten 
Zwecken oder Haushaltspositionen ein sachlicher Vorrang eingeräumt werden. Die übrigen Haushaltspositionen 
dürfen dabei nicht verändert, sondern nur im Rahmen der "Budgetdeckung" in Anspruch genommen werden. 
Durch eine mögliche Vorrangstellung bestimmter Haushaltspositionen im Sinne der Budgetzwecke können die 
übrigen Haushaltspositionen ebenso im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung genutzt werden.  
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1.2.3 Die Inanspruchnahme anderer Budgetpositionen 
 
1.2.3.1 Bedarf für eine Inanspruchnahme 
 
Die Ermächtigungen für Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Budgets stehen insgesamt als Summe für 
die Budgetzwecke zur Verfügung. Die Erträge sowie die Aufwendungen sind dadurch aus haushaltsrechtlicher 
Sicht unmittelbar im Sinne einer "gegenseitigen Deckungsfähigkeit" miteinander verbunden, sofern durch die 
Gemeinde keine Regelung von der Inanspruchnahme im Rahmen der Budgetbewirtschaftung ausgeschlossen 
worden sind. Der Budgetrahmen lässt daher bei einem höheren Bedarf als zweckbezogene einzelne Ermächti-
gungen dafür im Budget enthalten sind, z. B. für Transferaufwendungen, die Inanspruchnahme anderer Auf-
wandspositionen des Budgets zu, ohne dass dadurch haushaltsrechtlich relevante über- oder außerplanmäßige 
Aufwendungen nach § 83 GO NRW entstehen. Erst durch einen Mehrbedarf, der den Summenbetrag des Bud-
gets überschreitet, kann eine Überplanmäßigkeit oder Außerplanmäßigkeit entstehen, die dann entsprechend 
ihrer Ursache den Haushaltspositionen zuzuordnen ist.  
 
 
1.2.3.2 Die Inanspruchnahme 
 
Im Rahmen der Budgetbewirtschaftung kann die Inanspruchnahme einer Haushaltsposition zugunsten einer 
anderen Haushaltsposition buchungstechnisch im Wege der Planfortschreibung als Umbuchung in Abhängigkeit 
vom örtlichen Buchungssystem erfolgen. Eine solche Art der Veränderung von Haushaltspositionen innerhalb von 
Budgets ist jedoch nicht zwingend vorzunehmen bzw. erforderlich. Aus Sinn und Zweck des Budgets sowie aus-
drücklich aus der Vorschrift ergibt sich, dass für die Bewirtschaftung bzw. Haushaltsführung die Summe der Er-
träge sowie die Summe der Aufwendungen verbindlich sind. Eine budgetbezogene "innere" Planfortschreibung ist 
daher auch von der haushaltsrechtlich geregelten Planfortschreibung zu trennen, die i.d.R. nur aufgrund einer 
Nachtragssatzung (vgl. § 81 GO NRW) und im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen (vgl. § 22 GemHVO 
NRW) erfolgen darf. 
 
Die Ermächtigung unter einer einzelnen Haushaltsposition im Budget stellt im Rahmen der Haushaltsbewirtschaf-
tung u.a. einen Beitrag zur Gesamtermächtigung dar. Im Rahmen der haushaltsmäßigen Geltung von Budget-
summen können daher von der Gemeinde auch sachgerechte Deckungskreise gebildet werden. Wie bei einer 
sonstigen Veränderung der einzelnen Haushaltspositionen muss auch bei gebildeten Deckungskreisen eine ord-
nungsgemäße Erfassung bzw. Buchung der Inanspruchnahme von Haushaltspositionen von der Gemeinde ge-
währleistet werden. Die Sicherstellung einer entsprechenden Nachvollziehbarkeit trägt dabei zur ordnungsmäßi-
gen Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Ergebnisse im gemeindlichen Jahresabschluss bei. Der Budgetver-
antwortliche hat solche Vorgaben unter Einbeziehung möglicher Haushaltsvermerke im Rahmen der Budgetbe-
wirtschaftung zu beachten und umzusetzen.  
 
 
1.2.3.3 Der Nachweis der Inanspruchnahme 
 
Die Veränderungen von zweckbezogenen Haushaltspositionen innerhalb des Budgets im Rahmen der Budget-
bewirtschaftung müssen, abhängig von ihrer Verbindlichkeit und von der Befugnis, diese in Anspruch nehmen zu 
können, nachvollziehbar bleiben. Soweit die haushaltsmäßige Verbindlichkeit die Summe der Erträge sowie die 
Summe der Aufwendungen des Budgets betrifft, bedarf es haushaltsrechtlich keines besonderen Nachweises der 
Inanspruchnahmen der einzelnen Haushaltspositionen, sondern es ist von der Gemeinde nur ein entsprechender 
Summennachweis zu führen. Bei einer Verbindlichkeit der einzelnen zweckbezogenen Haushaltspositionen in-
nerhalb eines Budgets hat die Gemeinde über die Nachweisformen sowie die buchungstechnische Vorgehens-
weise eigenverantwortlich zu entscheiden. In beiden Fällen muss es aber die Gemeinde eine Trennung und Er-
fassung nach Ertragsarten und Aufwandsarten gewährleisten, um die gemeindliche Ergebnisrechnung und Fi-
nanzrechnung aufstellen zu können.   
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Ein örtlicher Nachweis kann als ausreichend angesehen werden, wenn die vorgenommenen Inanspruchnahmen 
anderer Haushaltspositionen des gleichen Budgets im Rahmen des in den Teilrechnungen vorzunehmenden 
Plan-/Ist-Vergleichs durch eine zusätzliche Angabe transparent gemacht werden (vgl. § 40 i.V.m. § 38 GemHVO 
NRW). Ein solcher „erweiterter“ Plan-/Ist-Vergleich lässt zu, dass die im Haushaltsjahr erfolgten Veränderungen 
gemeindlicher Haushaltspositionen artenbezogen und unmittelbar bei den betroffenen Haushaltspositionen im 
Budget aufgezeigt werden. In den Fällen, in denen das Aufzeigen der Inanspruchnahme anderer Haushaltspositi-
onen innerhalb des Budgets aus örtlichen Gegebenheiten heraus nicht positionenscharf möglich ist, sollen durch 
entsprechende Erläuterungen zu den betroffenen Haushaltspositionen die erfolgten Inanspruchnahmen innerhalb 
der Budgetbewirtschaftung aufgezeigt werden.  
 
Im Zusammenhang mit der Budgetbewirtschaftung muss daher örtlich geklärt und entschieden werden, auf wel-
che Art und Weise das tatsächliche haushaltswirtschaftliche Handeln innerhalb des Budgets nachvollziehbar 
gemacht und die notwendige Transparenz darüber geschaffen und in der Ergebnisrechnung gewährleistet wird. 
Bei der Bildung von Budgets durch die Gemeinde muss daher bereits geklärt werden, ob und inwieweit die Er-
mächtigungen für Personalaufwendungen in die Bewirtschaftung und die Entscheidung der Budgetverantwortli-
chen einbezogen werden sollen. Solche Ermächtigungen werden vielfach allein aus Transparenzgründen in die 
gemeindlichen Budgets einbezogen, auch wenn deren Inanspruchnahme unter den Gesichtspunkten einer 
budgetübergreifenden örtlichen Personalwirtschaft ausgeschlossen wird. Allein aufgrund der Einbeziehung von 
Personalaufwendungen in ein jahresbezogenes Budget dürfen vom Budgetverantwortlichen i.d.R. keine langfristi-
gen Personalentscheidungen getroffen werden. 
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Budgets für Investitionen): 
 
Aus den örtlichen Gegebenheiten heraus kann es sachgerecht sein, zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung auch 
Budgets für die gemeindliche Investitionstätigkeit zu bilden. Entsprechend den Budgets für die laufende Verwal-
tungstätigkeit sind dann die Summe der Einzahlungen und die Summe der Auszahlungen für die Haushaltsfüh-
rung durch die Budgetverantwortlichen verbindlich. Diese haushaltswirtschaftliche Möglichkeit sowie die Verbind-
lichkeit der Summen für die Haushaltsführung werden durch den ausdrücklichen Verweis auf die Sätze 1 und 2 
der Vorschrift begründet. Über die Bildung derartiger Budgets und ihre Ausgestaltung hat die Gemeinde eigen-
verantwortlich zu entscheiden.  
 
In solchen Budgets entsteht durch die budgetmäßige Verbindung der Einzahlungen sowie der Auszahlungen eine 
unmittelbare "Deckungsfähigkeit" der in das Budget einbezogenen Haushaltspositionen, ohne dass es dazu einer 
besonderen haushaltswirtschaftlichen Regelung durch die Gemeinde bedarf. Diese innere "Deckungsfähigkeit" 
wirkt jedoch nicht über das Budget hinaus, auch wenn Haushaltspositionen des Budgets betroffen sind. Die Vor-
schrift beinhaltet daher keine allgemeine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung. Für solche Zwecke 
bedarf es einer örtlichen Regelung, die als Ermächtigung in der gemeindlichen Haushaltssatzung oder im Haus-
haltsplan enthalten sein kann. 
 
Eine Empfehlung, in einem Budget nur kleinere Investitionsmaßnahmen miteinander zu verbinden, kann nicht 
ausgesprochen werden. Ob eine einzelne Investitionsmaßnahme im Rahmen eines Budgets umzusetzen ist, 
muss unter Berücksichtigung der vom Rat für Investitionen festgesetzten Wertgrenze eigenverantwortlich von der 
Gemeinde entschieden werden. Die Budgetbildung für gemeindliche Investitionen ist regelmäßig von einer Viel-
zahl örtlicher Faktoren abhängig, sodass die Gemeinde vor Ort selbst nur die haushaltsmäßige Umsetzung in 
Form eines Budgets abwägen und darüber entscheiden kann. Es muss dabei für die gemeindlichen Investitions-
maßnahmen geklärt werden, auf welche Art und Weise dann der Nachweis über das haushaltswirtschaftliche 
Handeln und die notwendige Transparenz gewährleistet werden.  
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2. Zu Absatz 2 (Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen):  
 
2.1 Zu Satz 1 (Mehrerträge und Mindererträge): 
 
2.1.1 Die Mehrerträge 
 
Die möglichen Veränderungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr bzw. ihre Weiterentwick-
lung berührt auch die von der Gemeinde gebildeten Budgets. Die Gemeinde soll daher auch mögliche Verände-
rungen im Haushaltsjahr gegenüber der Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan in der Ausstattung der 
Budgets und den dazu eigenverantwortlich bestimmten Bewirtschaftungsregeln berücksichtigen. Die Gemeinde 
kann z. B. in den Budgetregeln ausdrücklich bestimmen, dass im Haushaltsjahr erzielte Mehrerträge bestimmte 
Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen. Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinde jedoch nicht, diese Rege-
lungen stets im Rahmen ihrer Budgetierung zu erlassen.  
 
Eine solche Regelung kann aber örtlich sachgerecht sein, um einen bestimmten Aufgabenbereich zur effizienten 
Aufgabenerfüllung anzuhalten. Mit der Regelung wird dann ein Anreiz geboten, denn bei einer Verbesserung der 
Ertragslage kann ein bestimmter Anteil der erzielten Mehrerträge für zusätzliche Aufwendungen eingesetzt wer-
den. Bei einer solchen örtlichen Festlegung ist jedoch immer auch die aktuelle Haushaltslage der Gemeinde aus-
reichend zu berücksichtigen. Es kann deshalb ggf. notwendig sein, fast alle erzielten Mehrerträge für den gesetz-
lich bestimmten Haushaltsausgleich zu nutzen. Eine langfristig geltende örtliche Festlegung, dass Mehrerträge für 
bestimmte Aufwendungen verwendet werden können, ist daher i.d.R. nur vertretbar, wenn die in jedem Haus-
haltsjahr überprüft und zugelassen wird.  
 
 
2.1.2 Die Mindererträge 
 
Die möglichen Veränderungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr gegenüber der Veran-
schlagung im gemeindlichen Haushaltsplan können auch dazu führen, dass von der Gemeinde nicht die vorgese-
henen Erträge erzielt werden können. Die Gemeinde muss auch eine solche Möglichkeit in ihren eigenverantwort-
lich bestimmten Regeln zur Bewirtschaftung der Budgets berücksichtigen. Sie soll deshalb laufend prüfen, ob in 
den Budgetregeln ausdrücklich zu bestimmen ist, dass Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwen-
dungen vermindern. Die Regelung stellt eine der möglichen Vorsorgemaßnahmen dar, um den gesetzlich be-
stimmten Haushaltsausgleich durch die Gemeinde zu erreichen. Sie ist daher jederzeit vertretbar.  
 
Durch eine solche Regelung wird der Vorsorgegedanke deutlich, denn bereits bei der Aufstellung des Haushalts-
plans soll besonderen Situationen im Haushaltsjahr mit ggf. negativen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage 
der Gemeinde ausreichend Rechnung getragen werden. Auf eine negative Entwicklung der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft im Haushaltsjahr soll nicht erst reagiert werden, wenn ein entsprechendes Ereignis oder eine be-
sonderen Situation der Gemeinde eingetreten ist., auch wenn bei einer solchen Haushaltslage noch der Erlass 
einer haushaltswirtschaftlichen Sperre durch den Kämmerer oder den Bürgermeister sowie den Rat der Gemein-
de in Betracht kommen könnte (vgl. § 81 Absatz 4 GO NRW und § 24 GemHVO NRW).  
 
Bei einer örtlichen haushaltswirtschaftlichen Festlegung, dass Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Auf-
wendungen vermindern, sind auch die einzelnen Fachbereiche bei der Ausführung des Haushaltsplans entspre-
chend gefordert. Eine solche Regelung bildet regelmäßig die erste Stufe einer haushaltswirtschaftlichen Be-
schränkung. Sie kann gleichwohl noch durch weitere haushaltswirtschaftliche Beschränkungen verschärft wer-
den, wenn die Entwicklung der gemeindlichen Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr wesentlich anders 
verläuft als ursprünglich geplant und im Haushaltsplan als Ermächtigungen enthalten. 
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2.2 Zu Satz 2 (Mehr- und Mindereinzahlungen für Investitionen) 
 
Die Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr kann auch bei den Investitionen der 
Gemeinde dazuführen, dass nicht die dafür vorgesehenen Einzahlungen erzielt werden können oder ggf. auch 
höhere Auszahlungen zu leisten sind. Die Gemeinde hat auch in solchen Fällen die Möglichkeit, bereits im Rah-
men ihrer Haushaltsplanung eine geeignete und sachgerechte Strategie zu entwickeln und ggf. bereits Regelun-
gen für die spätere Haushaltsausführung zu erlassen. Durch die Vorschrift wird deshalb eine Verbindung zur 
haushaltsrechtlichen Regelung über Mehrerträge und Mindererträge hergestellt, um der Gemeinde dazu die Mög-
lichkeit zu eröffnen.  
 
Die Gemeinde kann daher für Mehreinzahlungen für Investitionen bestimmen, dass bestimmte Einzahlungen die 
Ermächtigungen für bestimmte Auszahlungen erhöhen. Sie kann aber auch bestimmen, dass Mindereinzahlun-
gen für Investitionen bestimmte Ermächtigungen für Auszahlungen vermindern. Ob und welche Regelung vor Ort 
sachlich und haushaltswirtschaftlich geeignet ist, muss jede Gemeinde eigenverantwortlich und im Hinblick auf 
ihre wirtschaftliche Lage entscheiden. Bei einer örtlichen Festlegung, dass Mindereinzahlungen für Investitionen 
bestimmte Ermächtigungen für Auszahlungen vermindern, sind auch die einzelnen Fachbereiche bei der Bewirt-
schaftung des Haushaltsplans entsprechend gefordert, denn eine solche Regelung kann die erste Stufe einer 
haushaltswirtschaftlichen Beschränkung bei der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen bilden. Sie kann noch 
verschärft werden, wenn die Entwicklung der der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen wesentlich 
anders verläuft als ursprünglich geplant und als Ermächtigungen im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagt. 
 
 
2.3 Zu Satz 3 (Mehraufwendungen oder -auszahlungen nicht überplanmäßig): 
 
Die eingetretenen Veränderungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr bzw. ihre Weiterent-
wicklung lösen vielfach Mehrerträge oder Mehreinzahlungen bei der Gemeinde aus. Die haushaltsrechtliche Mög-
lichkeit für die Gemeinde, in diesen Fällen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen oder Auszahlungen 
erhöhen zu können, führt dazu, dass die entstehenden Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen oberhalb 
oder außerhalb der Veranschlagung im Haushaltsplan geleistet werden. Derartige gemeindliche Aufwendungen 
oder Auszahlungen gelten aber regelmäßig als überplanmäßig oder außerplanmäßig und unterliegen dann be-
stimmten Voraussetzungen und einem besonderen Zustimmungsverfahren (vgl. § 83 GO NRW).  
 
Die wichtigen Voraussetzungen sind dabei, dass diese Aufwendungen oder Auszahlungen unabweisbar sind und 
deren Deckung im Haushaltsjahr gewährleistet ist (vgl. § 83 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Nach dieser Vorschrift 
sind aber Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nur zulässig, wenn zuvor Mehrerträge oder Mehreinzah-
lungen erzielt wurden und diese dann zur Deckung der entstehenden Mehraufwendungen oder Mehrauszahlun-
gen verfügbar sind und eingesetzt werden. Es ist deshalb sachgerecht und vertretbar zu bestimmen, dass in 
diesen Fällen die entstehenden Mehraufwendungen oder zu leistenden Mehrauszahlungen nicht als überplanmä-
ßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des Haushaltsrechts gelten.  
 
Durch diese ausdrückliche haushaltsrechtliche Bestimmung unterliegen die auf diese Weise haushaltsmäßig 
entstandenen Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen auch nicht dem besonderen Zustimmungsverfahren 
nach der Vorschrift des § 83 GO NRW. Es liegt vielmehr durch die getroffene haushaltsrechtliche Regelung be-
reits eine Zulässigkeit zur Umsetzung solcher Sachverhalte vor. Gleichwohl verändern auch diese zusätzlichen 
Aufwendungen und Auszahlungen die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Sie sollten gleichwohl wie überplan-
mäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung oder in 
der Finanzrechnung der Gemeinde erfasst werden. Auf diese Weise entstandene zusätzliche Aufwendungen oder 
Auszahlungen können im Plan-/Ist-Vergleich dieser Rechnungen gesondert angegeben werden, bedürfen aber 
vielfach auch gesonderter Erläuterungen im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses. 
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3. Zu Absatz 3 (Gestaltungsmöglichkeiten bei Budgets): 
 
3.1 Die Grenzen der Budgetgestaltung 
 
Die haushaltsrechtliche Vorschrift bestimmt die Grenze der Bewirtschaftung der gemeindlichen Budgets wegen 
möglicher nicht absehbarer zahlungswirksamer Auswirkungen. Sie wirkt sich deshalb auch bereits auf die Ausge-
staltung und die zu erlassenden Regeln für die gemeindlichen Budgets aus. Von der Gemeinde muss zudem 
gewährleistet werden, dass die Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen in den Budgets nicht zu einer 
Minderung des Saldos in der gemeindlichen Finanzrechnung führt (vgl. § 3 GemHVO NRW). Diese Beschrän-
kung ist geboten, um die Liquidität der Gemeinde nicht allein aus der Budgetbewirtschaftung heraus zu gefähr-
den. Bei der Budgetierung soll die Gemeinde deshalb die notwendige Verknüpfung zwischen Aufwendungen und 
Auszahlungen herstellen.  
 
Eine solche Verknüpfung kann regelmäßig durch gesonderte Budgetregeln gewährleistet werden. Dabei ist zu 
prüfen, ob bei den Budgetregeln zwischen zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Vorgängen zu tren-
nen ist. Es kann bestimmt werden, dass die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen, z. B. Abschreibungen, nicht 
mit den zahlungswirksamen Aufwendungen, z. B. Personalaufwendungen, "deckungsfähig" sind. Es können aber 
auch andere Deckungsverhältnisse innerhalb der Budgets mit einem Zustimmungsvorbehalt versehen werden, z. 
B. des Kämmerers oder eines anderen Verantwortlichen. Vor der Inanspruchnahme einer solchen Deckung wäre 
dann die erforderliche Zustimmung einzuholen, weil es in solchen Fällen ggf. auch zu einer überplanmäßigen 
oder außerplanmäßigen Auszahlung im Sinne der Vorschrift des § 83 GO NRW kommen kann. 
 
 
3.2 Die Veränderung gebildeter Budgets 
 
Im Ablauf des Haushaltsjahres kann es im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Budgets erforderlich wer-
den, zusätzliche Aufwendungen entstehen zu lassen und Auszahlungen leisten zu müssen. Solche haushaltswirt-
schaftlichen Maßnahmen können zu einer Veränderung der für die Haushaltsausführung gebildeten Budgets 
führen, weil die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i.d.R. nicht mehr im Auftragsbereich eines Budget-
verantwortlichen liegen. Solche Aufwendungen und Auszahlungen sind haushaltswirtschaftlich dann als über-
planmäßig oder außerplanmäßig zu behandeln, wenn dadurch die für die Budgets verbindlichen Summen über-
schritten werden. In diesen Fällen ist zum Entstehen solcher Aufwendungen und zur Leistung der Auszahlungen 
eine Zustimmung des Kämmerers, des Bürgermeisters oder des Rates erforderlich (vgl. § 83 GO NRW). Die 
Zulassung solcher über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen führt dann zur Fortschreibung 
der Budgetsumme, aber auch zur Fortschreibung der betreffenden Positionen im gemeindlichen Haushaltsplan.  
 
Eine Veränderung der Budgets verursachen auch die haushaltsrechtlich vorgenommenen Ermächtigungsübertra-
gungen, die ins folgende Haushaltsjahr übertragen und dann in ein Budget einbezogen werden. Solche Ermächti-
gungsübertragungen führen bereits haushaltsrechtlich zur Fortschreibung eines Planansatzes im gemeindlichen 
Haushaltsplan des folgenden Jahres und verändern dadurch auch die Ansätze in einem Budget (vgl. § 22 Absatz 
GemHVO NRW). Die haushaltsrechtliche Regelung, dass die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minde-
rung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 GemHVO NRW führen darf, 
steht solchen zulässigen Budgetveränderungen jedoch nicht entgegen. Es ist von den Budgetverantwortlichen 
darauf zu achten, dass auch in solchen Fällen die haushaltsrechtlich und örtlich gesetzten Grenzen möglichst 
nicht überschritten werden. 
  
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 22 
Ermächtigungsübertragung 

 
(1) 1Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. 2Die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungs-
übertragungen. 
 
(2) Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden 
Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. 
 
(3) Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entspre-
chenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen 
zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. 

 
(4) 1Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswir-
kungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. 2Die Übertragungen sind im Jah-
resabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung (§ 38 Abs. 2) und der Finanzrechnung (§ 39) geson-
dert anzugeben. 
 
 
Erläuterungen zu § 22: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Verbindlichkeit der Haushaltsplanung 
 
1.1 Der Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit  
  
Für die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im gemeindli-
chen Haushaltsplan ist der Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit zu beachten. Die Haushaltssatzung der Gemein-
de tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (vgl. § 78 Absatz 3 GO NRW). Au-
ßerdem findet der Haushaltsgrundsatz der zeitlichen Bindung bei der Gemeinde Anwendung, denn der Haus-
haltsplan der Gemeinde hat im Ergebnisplan die im Haushaltsjahr durch die Erfüllung der Aufgaben erzielbaren 
Erträge und entstehenden Aufwendungen und im Finanzplan die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen für das Haushaltsjahr zu enthalten (vgl. § 79 Absatz 1 GO NRW). Die im gemeindlichen Haus-
haltsplan veranschlagten Ermächtigungen entfallen daher mit dem Ende des Haushaltsjahres, sodass die Ge-
meinde aus den betreffenden Haushaltspositionen des Haushaltsplans dann i.d.R. keine Aufwendungen mehr 
entstehen lassen oder Auszahlungen leisten darf. 
 
 
1.2 Die zeitliche Bindung der Haushaltspositionen 
 
Für die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen ist die zeitliche Bindung an das Haushaltsjahr einzu-
halten, soweit dafür nicht haushaltsrechtlich oder durch den Rat der Gemeinde Ausnahmen zugelassen worden 
sind. Der Begriff "Ermächtigung" ist dabei grundsätzlich auf alle Haushaltspositionen im gemeindlichen Haus-
haltsplan ausgerichtet, aufgrund derer die gemeindliche Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr mit haushaltswirt-
schaftlichen Auswirkungen möglich wird. Bei bestehenden rechtlichen Verpflichtungen wird dabei aufgezeigt, in 
welcher haushaltswirtschaftlichen Größenordnung die Gemeinde ihre Verpflichtungen erfüllen will. Bei ihren be-
stehenden rechtlichen Ansprüchen (Forderungen) wird deren ertragswirksames und zahlungswirksames Volumen 
verdeutlicht, das im Haushaltsjahr realisiert werden soll.  
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Aus unterschiedlichen Gründen bedarf es oftmals der Weitergeltung der haushaltsmäßigen Ermächtigungen zu 
Aufwendungen und Auszahlungen über das Haushaltsjahr hinaus. Dafür bedarf es wegen des Haushaltsgrund-
satzes der Jährlichkeit einer besonderen haushaltsrechtlichen Regelung. Es könnte sonst auf Dauer zu Ein-
schränkungen in der laufenden Aufgabenerfüllung der Gemeinde kommen, weil mit dem Ablauf des Haushaltsjah-
res diese Ermächtigungen ihre Geltung verlieren würden. Für Erträge oder Einzahlungen der Gemeinde bedarf es 
einer solchen Regelung nicht. Bei diesen Ermächtigungen muss jedoch die Zweckbindung über das Haushalts-
jahr hinaus nur gesichert werden, wenn die Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen 
zweckgebunden sind. Diese Bindung ist insbesondere dann notwendig, wenn die Erträge erzielt oder die Einzah-
lungen eingegangen sind, die damit verbundenen Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsjahres aber noch 
nicht oder noch nicht vollständig zu Aufwendungen geführt oder zur Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen worden sind und noch ein Bedarf für eine weitere Inanspruchnahme besteht.  
 
Durch den Begriff „Inanspruchnahme“ i.V.m. den Haushaltspositionen im gemeindlichen Haushaltsplan werden 
nicht allein die aufgrund der veranschlagten Ermächtigung tatsächlichen Auszahlungsleistungen der Gemeinde 
erfasst. Die Inanspruchnahme von haushaltsmäßigen Ermächtigungen beginnt bereits mit den Auftragsvergaben 
der Gemeinde und den sonstigen eingegangenen Verpflichtungen. Mit solchen Bindungen der Gemeinde werden 
bereits mögliche Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Gemeinde begründet. Sie stellen gemeindliche 
Geschäftsvorfälle dar, durch die über die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen verfügt bzw. der ge-
meindliche Haushaltsplan ausgeführt wird. Die wirtschaftliche Haushaltsführung der Gemeinde erfordert dabei, 
die Inanspruchnahme der Ermächtigungen so lange zurückzustellen, wie es die Aufgabenerfüllung der Gemeinde 
erfordert. Auch deshalb ist es am Ende eines Haushaltsjahres unzulässig, noch nicht in Anspruch genommene 
Ermächtigungen auszuschöpfen. Die haushaltsmäßigen Ermächtigungen dürfen im Ablauf des Haushaltsjahres 
nicht vollständig in Anspruch genommen werden, wenn sich aus der gemeindlichen Aufgabenerfüllung heraus 
dafür kein Grund ergibt. 
 
 
1.3. Die Durchbrechung der Haushaltsgrundsätze 
 
Die im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagten Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen sollen mög-
lichst entsprechend dem tatsächlichen Bedarf in Anspruch genommen werden. Es lässt sich bei der Aufstellung 
des Haushaltsplans durch die Gemeinde jedoch nicht immer mit Gewissheit übersehen und abschätzen, ob die 
im Haushaltsplan für einzelne Vorhaben veranschlagten Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsjahres wie 
geplant in Anspruch genommen werden können. Es würde deshalb zu Schwierigkeiten bei der Haushaltsbewirt-
schaftung führen, wenn sich zum Ende des Haushaltsjahres herausstellt, dass die eine Maßnahme nicht bis zum 
Ende des Haushaltsjahres erfolgreich durchgeführt werden kann, diese aber aufgrund örtlicher Bedürfnisse um-
gesetzt werden soll. Sofern dann die Vorbereitungen dazu entsprechend erfolgt sind und ggf. nur terminliche 
Gründe die Verzögerung verursacht haben, sollte auch haushaltsmäßig dafür kein Hindernis bestehen. 
 
Für solche Fälle wird haushaltsrechtlich das Instrument der Ermächtigungsübertragung bereitgestellt. Der Ge-
meinde ermöglicht es, mit dem Rat der Gemeinde abgestimmte und im Haushaltsplan veranschlagte Vorhaben 
ins folgende Haushaltsjahr zu verschieben, wenn für deren Umsetzung weiterhin ein erhebliches Bedürfnis be-
steht. Mit einer solchen „Maßnahmeverschiebung“ in Form der Ermächtigungsübertragung werden die dafür zur 
Verfügung gestellten Haushaltsmittel übertragen, sodass die Maßnahme entsprechend dem Willen des Rates in 
Form der erteilten Ermächtigungen, noch umgesetzt wird. Für den Haushalt des neuen Haushaltsjahres müssen 
deshalb keine zusätzlichen Haushaltsmittel verfügbar gemacht werden, denn diese werden durch die Ermächti-
gungsübertragung „mitgebracht“. Die Fortsetzung einer Maßnahme im Folge entlastet wirtschaftlich das Haus-
haltsjahr, belastet aber durch die Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigung das Folgejahr.  
 
Die Ermächtigungsübertragung ermöglicht insbesondere bei gemeindlichen Investitionsmaßnahmen, die sich 
regelmäßig über ein Haushaltsjahr hinaus erstrecken und dafür im jahresbezogenen Haushaltsplan oftmals nur 
für einzelne Abschnitte oder Teile die notwendigen Ermächtigungen veranschlagt werden sind, deren zügige 
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Durchführung über mehrere Haushaltsjahre. Die Fortsetzung solcher Maßnahmen könnte oftmals gefährdet wer-
den, wenn zu deren Fortsetzung im Folgejahr erst eine erneute Veranschlagung von Ermächtigungen im Haus-
haltsplan des Folgejahres erfolgen müsste. Die Möglichkeit einer bedarfsorientierten Ermächtigungsübertragung 
soll daher dazu beitragen, ein unwirtschaftliches Handeln der Gemeinde bei der Durchführung von Maßnahmen 
zur Ausführung ihrer Aufgaben zu vermeiden. Die damit verbundene Abweichung vom Grundsatz der Jährlichkeit 
ist daher als erforderlich, sachgerecht und vertretbar anzusehen. 
 
Die haushaltsrechtlich zugelassene Übertragung von Ermächtigungen durchbricht aber auch den Haushalts-
grundsatz der zeitlichen Bindung, der bei Ermächtigungen im gemeindlichen Haushaltsplan zu beachten ist. Die 
Ermächtigungsübertragung bedeutet, dass die übertragenen Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen weiter 
genutzt werden können und insoweit von ihrer Bindung an das betreffende Haushaltsjahr befreit werden. Eine 
solche „Befreiung“ soll jedoch nicht in zeitlicher Hinsicht unbegrenzt möglich sein. Die Übertragbarkeit würde 
sonst dazu führen, dass neben der vom Rat zu beschließenden Haushaltssatzung ein „Schattenhaushalt“ sich 
entwickelt, der erst nach dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung mit dem „beschlossenen Werk“ durch eine Plan-
fortschreibung „vereint“ wird. Im Plan-/Ist-Vergleich im Jahresabschluss werden dann zwar die „üblichen“ Diffe-
renzen zwischen den Plan-Werten und den Ist-Werten aufgezeigt, nur das dort zugrunde gelegte „beschlossene“ 
Haushaltsvolumen für das Haushaltsjahr könnte sich auf Dauer in einem unbegrenzten Umfang vergrößern, ohne 
dass der einen Einfluss darauf hätte.  
 
Eine unbestimmte Geltungsdauer für die Übertragung von Ermächtigungen ist daher werden haushaltsrechtlich 
noch haushaltswirtschaftlich vertretbar. Das Budgetrecht des Rates dürfte dadurch langfristig beeinträchtigt wer-
den. Der Landesgesetzgeber hat gleichwohl nur den Grundsatz festgelegt, dass im gemeindlichen Haushaltsplan 
enthaltene und damit vom Rat „beschlossene“ Ermächtigungen übertragbar sind. Die Einschränkungen dazu sind 
in örtlicher Selbstverwaltung zu treten, denn dort sind anhand der örtlichen Verhältnisse die aus den langfristigen 
Ermächtigungsübertragungen entstehenden haushaltsmäßigen Wirkungen am Besten erkennbar.  
 
Diese von der Gemeinde zu tragende Verantwortung wird in der Vorschrift über die Ermächtigungsübertragungen 
deutlich herausgestellt. Es wurde wegen des Budgetrechts des Rates der Gemeinde ausdrücklich bestimmt, dass 
es gesonderter Regelungen des Bürgermeisters über die Art und den Umfang sowie die Dauer der Ermächti-
gungsübertragungen bedarf, die der Zustimmung des Rates bedürfen. Die Regelungen sollen das örtliche haus-
haltswirtschaftliche Geschehen umfassend berücksichtigen und ggf. sachgerechte Einschränkungen sowie Zu-
stimmungsvorhalte des Rates der Gemeinde beinhalten. Diesen Vorgaben muss die Gemeinde sachgerecht 
nachkommen und erfüllen. 
 
 
1.4 Die Planfortschreibung 
 
1.4.1 Die formalen Wirkungen der Fortschreibung 
 
Im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft können die im Haushaltsplan der Gemeinde 
veranschlagten Ermächtigungen vielfachen Anpassungen bzw. Fortschreibungen unterliegen. Die Veränderung 
einer haushaltswirtschaftlichen Ermächtigung wird z. B. durch eine Nachtragssatzung ausgelöst (vgl. § 81 GO 
NRW), wenn der dazugehörige Nachtragshaushaltsplan für bestimmte Haushaltspositionen eine Erhöhung oder 
Minderung der im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigung (Plansatz) enthält (vgl. § 10 GemHVO NRW). Der 
gemeindliche Haushaltsplan wird aber auch durch die haushaltsrechtlich vorgesehenen Ermächtigungsübertra-
gungen zulasten des betreffenden Haushaltsjahres verändert.  
 
Die zulässigen Ermächtigungsübertragungen verursachen eine Fortschreibung der im Ergebnisplan oder im Fi-
nanzplan enthaltenen Planansätze unter den betreffenden Haushaltspositionen, denn die von der Gemeinde 
vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des 
folgenden Haushaltsjahres. Diese Anpassungen der Haushaltspositionen im folgenden Haushaltsplan werden als 
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Planfortschreibungen bezeichnet und führen jeweils zum „fortgeschriebenen Planansatz“ im Ergebnisplan oder im 
Finanzplan bzw. den Teilplänen des gemeindlichen Haushaltsplans. Auf dieser veränderten Grundlage stellen 
statt der (geplanten) Haushaltsansätze nunmehr die (fortgeschriebenen) Haushaltsansätze die Ausgangslage für 
die örtliche Haushaltsbewirtschaftung dar. Die Vornahme von Ermächtigungsübertragungen bringt deshalb eine 
entsprechende Aktualisierung des gemeindlichen Haushaltsplans mit sich und zeigt ein „neues“ von der gemeind-
lichen Verwaltung auszuführendes bzw. auszufüllendes Budget auf. Diese Veränderung der gemeindlichen 
Haushaltsplanung bildet eine eingetretene Veränderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde ab, die 
im Grundsatz durch die gemeindliche Verwaltung „intern“ betrieben wird. 
 
Die Fortschreibung von Planansätzen im gemeindlichen Ergebnisplan oder im Finanzplan bzw. den Teilplänen 
des Haushaltsplans greift in zulässiger Weise in das Budgetrecht des Rates der Gemeinde ein. Ein solcher Ein-
griff kann deshalb als zulässig angesehen werden, weil die Ermächtigungen, die übertragen werden, vom Rat 
bereits für das abgelaufene Haushaltsjahr beschlossen worden sind und deren Inanspruchnahme bzw. Umset-
zung zeitlich verschoben werden soll. Aufgrund des Budgetrechts des Rates würde sonst bei Planänderungen 
grundsätzlich eine Neuauflage des gemeindlichen Haushaltsplans erforderlich werden. Der Gesetzgeber hat es 
unter dem Gesichtspunkt des Budgetrechts des Rates und der Möglichkeit des Rates die Geltungsdauer der 
Übertragungen mitbestimmen zu können, als vertretbar und ausreichend angesehen, nach dem Ende des Haus-
haltsjahres dem Rat lediglich eine Übersicht der vorgenommenen Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen 
auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. 
 
Mit der Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen und mit der Haushaltssatzung und dem gemeindlichen 
Haushaltsplan verfügt der Rat insgesamt über Informationen zu einem Zwischenstand über die Ausführung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft nach Ablauf des Haushaltsjahres, auch wenn die Daten i.d.R. noch nicht 
technisch zusammengeführt worden sind. Der Bürgermeister erfüllt dadurch auch seine Unterrichtspflicht gegen-
über dem Rat in haushaltswirtschaftlichen Angelegenheiten. Die Vorgaben zur Information des Rates über die 
Ermächtigungsübertragungen stehen hinsichtlich des Budgetrechts des Rates mit der haushaltsrechtlichen Be-
stimmung unmittelbar in Verbindung, dass der Bürgermeister den von ihm bestätigten Entwurf des gemeindlichen 
Jahresabschlusses spätestens innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Fest-
stellung zuzuleiten hat (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW).  
  
 
1.4.2 Die materiellen Wirkungen der Fortschreibung 
 
Die Gemeinde soll bei ihren jährlichen Ermächtigungsübertragungen berücksichtigen, dass durch die Übertra-
gungen haushaltswirtschaftlich eine Ergebnisverbesserung für das abgelaufene Haushaltsjahr eintritt und dieser 
Verbesserung eine voraussichtliche Ergebnisverschlechterung für das neue Haushaltsjahr gegenübersteht. Die-
ser Situation soll von der Gemeinde nicht dadurch begegnet werden, dass im Folgejahr allein aus diesem Grund 
erneut nicht erforderliche Ermächtigungsübertragungen vorgenommen werden. Die Bindung der haushaltswirt-
schaftlichen Ermächtigungen an das Haushaltsjahr durch die Haushaltsgrundsätze der Jährlichkeit und der zeitli-
chen Bindung steht dem grundsätzlich entgegen, auch wenn durch die örtlichen Vorschriften eine mehrjährige 
Übertragbarkeit zugelassen worden ist.  
 
Bei der Prüfung und Entscheidung über die vorzunehmenden Ermächtigungsübertragungen ist auch der Stand 
der gemeindlichen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr ausreichend zu berücksichtigen. Wenn seitens des 
Kämmerers die gemeindliche Haushaltssatzung (einschließlich Haushaltsplan) noch aufgestellt wird oder der 
Bürgermeister den Entwurf des Kämmerers noch nicht bestätigt hat, muss gleichwohl eine Übertragung von Er-
mächtigungen des abgelaufenen Haushaltsjahres ins Folgejahr stattfinden, den die Ermächtigungsübertragung ist 
auch ein wichtiger Vorgang um das abgelaufene Haushaltsjahr ordnungsgemäß abzuschließen. Die Übertragung 
von Ermächtigung ist daher gleichzeitig dem gemeindlichen Jahresabschluss bzw. dessen Aufstellung zuzurech-
nen, sodass auch deshalb eine noch fehlende Beschlussfassung des Rates über die gemeindliche Haushaltssat-
zung ebenfalls kein Hindernis für die Vornahme von Ermächtigungsübertragungen darstellt. 
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 In diesem Sinne wird dem Rat mit der Übersicht ein erster Einblick darüber gewährt, in welchem Umfang die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft noch nicht seinen Auftrag aus dem Haushaltsjahr einschließlich der Vorjahre 
noch nicht erledigt hat. Die gemeindliche Verwaltung sollte daher jahresbezogen nachhalten, in welchem Haus-
haltsjahr welche Ermächtigungen ihren Ursprung hatten und bis zu welchem Jahr diese übertragen wurden, auch 
wenn derartige Angaben nicht pflichtig in der dem Rat vorzulegenden Übersicht enthalten sein müssen. Die 
Übersicht stellt i.d.R. daher wegen der anzugebenden Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan 
des Folgejahres eine Veränderungsliste zum gemeindlichen Haushaltsplan dar.  
 
Dem Rat steht im Rahmen seines Budgetrechts das Recht zu, im Zeitpunkt seiner Information die vorgesehenen 
Ermächtigungsübertragungen abzulehnen. Er hat bei einer zu diesem Zeitpunkt geltenden Haushaltssatzung 
auch die Möglichkeit, eine Haushaltssperre zur Inanspruchnahme der Ermächtigungsübertragungen zu verhän-
gen. Deine solche Entscheidung setzt aber die Erwartung voraus, dass sich durch die Übertragungen bzw. die 
damit verbundenen Planfortschreibungen die Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr so entwickeln 
werden, dass eine nicht mehr vertretbare Haushaltslage eintritt (vgl. § 81 Absatz 4 GO NRW). Im Rahmen seiner 
Beschlussfassung über die gemeindliche Haushaltssatzung nach Beginn des neuen Haushaltsjahres kann der 
Rat entsprechend handeln. Seine Maßnahme besteht dann nur darin, dass eine vergleichbare Festlegung in die 
noch nicht in Kraft getretene Haushaltssatzung aufgenommen wird. Es kann z. B. die Inanspruchnahme der Er-
mächtigungsumfang zeitlich verschoben werden oder ein Zustimmungsvorbehalt dafür im notwendigen Umfang 
bestimmt werden.  
 
Bei einer zeitlichen weit im Haushaltsjahr liegenden Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr kann die Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen als Änderungsliste mit in die Beschlussfas-
sung einbezogen werden. Die gemeindliche Haushaltssatzung muss aber wegen der zwischenzeitlich zum Jah-
resanfang vorgenommenen Übertragungen nicht noch vor der Beschlussfassung geändert werden. Vergleichbar 
mit einer geltenden Haushaltssatzung sind auch bei einer noch zu beschließenden Haushaltssatzung die Über-
tragungen als Planfortschreibungen in den Haushaltsplan zu übernehmen.  
 
Sofern bei einer noch nicht beschlossenen Haushaltssatzung die Ermächtigungsübertragungen vorher in den 
gemeindlichen Haushaltsplan übernommen werden, wird dadurch nicht ihr Volumen verändert. Diese „planmäßi-
ge“ Aufnahme bewirkt aber, dass für die dann am Ende des Haushaltsjahres vorzunehmenden Ermächtigungs-
übertragungen die Geltungsdauer neu beginnt. Die Aufnahme in den Haushaltsplan stellt eine Neuveranschla-
gung dar, durch die zeitliche Übertragung beendet wird. Ein Hinauszögern der Übertragungen in die Zeit nach der 
Beschlussfassung des Rates über den ihm vorgelegten Entwurf der gemeindlichen Haushaltssatzung ist dabei 
jedoch nicht zulässig. Eine solche Handhabung würde mit dem Budgetrecht und dem Informationsrecht des Ra-
tes nicht in Einklang stehen. 
 
 
2. Die Prüfung des Umfanges der Ermächtigungsübertragungen 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht sowie die von Rat beschlossene Haushaltssatzung beinhalten nicht, dass alle 
nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen ins Folgejahr zu übertragen sind. Es besteht dafür kein Automa-
tismus, sondern es bedarf einer sorgfältigen Prüfung und Entscheidung, in welchem Rahmen und für welche 
Zwecke im Haushaltsjahr noch nicht benötigte Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen ins Folgejahr über-
tragen werden sollen. Der gemeindliche Haushaltsplan stellt dafür die Grundlage dar, in der ausgehend von der 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde und der Haushaltsführung der Gemeinde über die Ermächtigungsübertragun-
gen ins Folgejahr zu entscheiden ist. Die haushaltsrechtliche Regelung, dass Ermächtigungen für Aufwendungen 
und Auszahlungen übertragbar sind, eröffnet keine Unbegrenztheit, sondern stellt einen Anstoß für die Gemeinde 
zur Prüfung dar, um bedarfsgerechte Übertragungen zu gewährleisten. 
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Diese haushaltsmäßigen Grundlagen wirken sich bei der Übertragung von Ermächtigungen ins Folgejahr aus. 
Entsprechend den sachlichen Festlegungen im Haushaltsplan des abgelaufenen Haushaltsjahres ist daher auch 
die Übertragung und die Inanspruchnahme der Ermächtigungen vorzunehmen, denn durch die Übertragung wer-
den der gemeindlichen Verwaltung erweitere Haushaltsansätze für das neue Haushaltsjahr zur Bewirtschaftung 
zur Verfügung gestellt. Durch diese Zusammenhänge wird dem Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung 
und der Bindung der gemeindlichen Verwaltung an den Willen des Rates ausreichend Genüge getan.  
 
Bei der Prüfung der Ermächtigungsübertragungen ist daher auch zu klären, ob auf die Übertragung von Ermäch-
tigungen verzichten werden kann, denn die Durchführung oder Fortsetzung der örtlichen Maßnahme muss auch 
im Folgejahr haushaltswirtschaftlich verträglich und sachlich notwendig bzw. erforderlich sein im Rahmen der 
gemeindlichen Aufgabenerfüllung. Bei der Vielzahl der Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen im gemeind-
lichen Haushaltsplan muss deshalb immer kritisch hinterfragt werden, ob die Übertragung von Ermächtigungen 
der richtige Weg zur haushaltsmäßigen Abwicklung eingeleiteter Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde ist.  
 
 
3. Die sachliche Bindung der Haushaltspositionen 
 
Bei der Auswahl der zu übertragenden Ermächtigungen ist von der Gemeinde auch die sachliche Festlegung im 
Haushaltsplan zu beachten. Der gemeindliche Haushaltsplan stellt die Grundlage für die Haushaltswirtschaft dar 
und ist für die Haushaltsausführung der gemeindlichen Verwaltung verbindlich (vgl. § 79 Absatz 3 GO NRW). 
Diese haushaltsmäßigen Gegebenheiten bleiben auch bei der Übertragung der Aufwands- und Auszahlungser-
mächtigungen erhalten und binden die übertragenen Ermächtigungen auch im folgenden Haushaltsjahr an ihren 
sachlichen Zweck. Diese Bindungen führen dazu, dass aufgrund der Übertragungen nur die sachlich gleichen 
Haushaltspositionen im Haushaltsplan des neuen Haushaltsjahres fortgeschrieben werden dürfen. 
 
Bei einer solchen Vorgehensweise wird sichergestellt, dass entsprechend der sachlichen Festlegungen im Haus-
haltsplan des abgelaufenen Haushaltsjahres auch die Inanspruchnahme im Folgejahr erfolgt. Dadurch werden die 
Ermächtigungen weiter entsprechend dem Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung des abgelaufenen 
Haushaltsjahres und der Bindung der gemeindlichen Verwaltung an den Willen des Rates für die gemeindliche 
Aufgabenerfüllung in Anspruch genommen. Eine Ermächtigungsübertragung in allgemeiner Form, in dem z. B. 
lediglich die Gesamtsumme als betragsmäßigen Umfang ohne sachliche Bindung angegeben wird oder im Folge-
jahr eine freie Verwendbarkeit der übertragenen Ermächtigungen zugelassen wird, ist wegen der sachlichen 
Bindungen der Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen unzulässig. Von der Gemeinde sind wegen der sach-
lichen Bindung der haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungsübertragungen ggf. weitere Erläuterungen im Rah-
men des Jahresabschlusses zu geben.  
 
 
4. Ermächtigungsübertragungen bei Über- und Außerplanmäßigkeit 
 
Im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr können Ermächtigungen für 
über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erforderlich werden, wenn ein Mehrbedarf besteht 
und dieser als unabweisbar ist (vgl. § 83 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). Der Begriff der Unabweisbarkeit, der vom 
Gesetzgeber nicht näher definiert worden ist, stellt auf die dringende Notwendigkeit bzw. Eilbedürftigkeit der ur-
sachenbezogenen Umsetzung im Haushaltsjahr ab. Im zeitlichen Ablauf der haushaltswirtschaftlichen Abwicklung 
kann es trotz Dringlichkeit zu Verzögerungen kommen. Es kann z . B. noch im Zeitpunkt der Auftragsvergabe 
eine dringende Notwendigkeit für die Nutzung einer über- oder außerplanmäßigen Ermächtigung bestehen.  
 
Die weitere Entwicklung in der Sache verlief dann aber anders als geplant, mit der Folge, dass das vorgesehene 
Vorhaben nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres abgeschlossen werden kann. Sofern ein solches Vorhaben 
auch nicht durch eine Veranschlagung im Haushaltsplan des Folgejahres neu gestartet werden kann, aber auch 
nicht abgebrochen werden kann, ist eine Ermächtigungsübertragung der Gemeinde als vertretbar anzusehen. 
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Eine solche Übertragung ist dann nur für den Teil der über- oder außerplanmäßig bereitgestellten Ermächtigung 
vorzunehmen, der noch nicht in Anspruch genommen worden ist. 
  
Eine Übertragung der im Haushaltsjahr zusätzlich bereitgestellten Ermächtigungen für über- und außerplanmäßi-
gen Aufwendungen und Auszahlungen stellt eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt dar. Damit ist 
grundsätzlich der Wegfall der anlassbezogenen Unabweisbarkeit sowie der Wegfall des Bedarfs im Haushaltsjahr 
verbunden. Es besteht deshalb eigentlich systembedingt kein Anlass, derartige Ermächtigungen zu übertragen. 
Die Gemeinde muss eigenverantwortlich über die Übertragung entscheiden. Sie kann sich für eine Übertragung 
entscheiden, auch wenn die Voraussetzungen, eine zusätzliche Ermächtigungen für unabweisbare Aufwendun-
gen und Auszahlungen zu erhalten, entfallen sind. Bei einer Übertragung solcher Ermächtigungen sollten be-
darfsbezogene Gründe aus der gemeindlichen Aufgabenerfüllung bestehen, die solche haushaltsmäßige Abwick-
lung notwendig, wenn nicht sogar unverzichtbar machen. 
 
In der Vorschrift wird für die Übertragung von Aufwendungen und Auszahlungen nicht zwischen planmäßig und 
über- oder außerplanmäßig bereitgestellten Ermächtigungen unterschieden. Eine Übertragung von über- oder 
außerplanmäßigen bereitgestellten Ermächtigungen ins folgende Haushaltsjahr kann daher mit dem Budgetrecht 
des Rates der Gemeinde als vereinbar angesehen werden, wie es die Übertragung von planmäßigen Ermächti-
gungen ist. Die im Haushaltsjahr zusätzlich bereitgestellten Ermächtigungen für über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen führen daher ebenfalls zu einer Planfortschreibung der betreffenden Haus-
haltspositionen im folgenden Haushaltsjahr. Es gilt auch auch für diese Ermächtigungen, dass sie entsprechend 
der örtlich getroffenen Regelungen verfügbar bleiben. 
 
  
5. Ermächtigungsübertragungen und Rückstellungen 
 
Aus dem haushaltswirtschaftlichen Handeln der gemeindlichen Verwaltung kann bei noch nicht vollständig abge-
wickelten Geschäfts- und Finanzvorfällen bzw. Vorhaben statt einer Ermächtigungsübertragung auch ein Ansatz 
von Verbindlichkeiten oder Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz das zutreffende Ergebnis sein. Insofern ist 
spätestens im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses eine entsprechende Entscheidung 
der Gemeinde über die Übertragung von Ermächtigungen oder den Ansatz von Verbindlichkeiten oder Rückstel-
lungen zu treffen.  
 
Bei einem Verzicht auf die Umsetzung von Instandhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr ist statt einer Übertra-
gung der veranschlagten Ermächtigung ins Folgejahr von der Gemeinde eine Rückstellung für unterlassene In-
standhaltung in ihrer Bilanz anzusetzen (vgl. § 36 Absatz 3 GemHVO NRW). Die gemeindlichen Aufwendungen 
können dadurch nicht dem Folgejahr des Haushaltsjahres wirtschaftlich zugerechnet werden. Der haushaltsrecht-
liche Vorrang der Rückstellungsbildung schränkt daher die Möglichkeiten der Gemeinde, über Ermächtigungs-
übertragungen bei Instandhaltungsmaßnahmen entsprechend dem Bedarf entscheiden zu können, sachlich ein 
und kann Erläuterungspflichten für den Anhang im Jahresabschluss auslösen. 
 
 
6. Ermächtigungsübertragungen und Ergebnisrechnung 
 
Die von der Gemeinde vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen sind im Plan-/Ist-Vergleich in der Ergeb-
nisrechnung gesondert auszuweisen (vgl. § 38 Absatz 2 GemHVO NRW). Diese ausdrückliche Vorgabe ist gebo-
ten. Die Übertragungen von Aufwandsermächtigungen ins Folgejahr führen regelmäßig zu einer Verbesserung 
des Jahresergebnisses in der Ergebnisrechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres. Ein geplanter Jahresüber-
schuss fällt entsprechend höher aus und ein Jahresfehlbetrag entsprechend niedriger.  
 
Es gilt daher in diesem Zusammenhang, das in der Ergebnisrechnung erzielte Ergebnis der Gemeinde entspre-
chend zu erläutern, wenn nicht oder teilweise genutzte Ermächtigungen ins folgende Haushaltsjahr übertragen 
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werden. Bei der Übertragung und dem gesonderten Ausweis der übertragenen Ermächtigungen im Plan-/Ist-
Vergleich in der Ergebnisrechnung sind die örtlichen Regelungen zur Übertragbarkeit zu beachten, durch die 
bestimmt sein sollte, wie lange übertragene Aufwandsermächtigungen für die laufende Verwaltungstätigkeit der 
Gemeinde verfügbar bleiben (vgl. § 22 Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW). 
 
 
7. Die Übertragung anderer Ermächtigungen 
 
Die haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen, die im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen 
worden sind, aber die im neuen Haushaltsjahr benötigt werden, dürfen in dieses Haushaltsjahr übertragen wer-
den und führen zur Fortschreibung der entsprechenden Planansätze in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr. Diese 
Sachlage gilt auch für die Übertragung von Kreditermächtigungen für gemeindliche Investitionskredite sowie für 
gemeindliche Kredite zur Liquiditätssicherung, weil die Ermächtigungen dafür bis zum Ende des auf das Haus-
haltsjahr folgenden Jahres gelten (vgl. § 86 Absatz 2 und § 89 Absatz 2 GO NRW). Eine „Fortschreibung“ ist 
dabei nur bezogen auf die Finanzrechnung der Gemeinde vorzunehmen (vgl. § 38 GemHVO NRW).  
 
Eine Übertragung ins folgende Haushaltsjahr kann auch bei im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungser-
mächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren erfolgen. Diese Verpflich-
tungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres (vgl. § 85 Absatz 2 GO 
NRW). In den Fällen ist bei der Entscheidung über eine Übertragung ins folgende Haushaltsjahr auch der Grund-
satz der Subsidiarität hinsichtlich der Finanzmittelbeschaffung zu beachten (vgl. § 77 Absatz 3 GO NRW). Es darf 
deshalb nur dann eine Übertragung dieser Ermächtigungen durch die Gemeinde erfolgen, wenn die vom Rat 
beschlossenen Ermächtigungen im Haushaltsjahr nur zum Teil in Anspruch genommen worden sind und im fol-
genden Haushaltsjahr noch ein Bedarf für eine weitere Inanspruchnahme dieser Ermächtigungen besteht.  
 
 
8. Kein Ratsbeschluss über die Ermächtigungsübertragungen 
 
Die haushaltsrechtlich möglichen Ermächtigungsübertragungen unterliegen keiner gesonderten Beschlussfas-
sung durch den Rat der Gemeinde, weder im Zeitpunkt der Veranschlagung von Aufwendungen noch im Zeit-
punkt der tatsächlichen Übertragungen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres. Der Rat kann aber im Rahmen 
seiner Beschlussfassung über die gemeindliche Haushaltssatzung besondere Vorgaben festlegen oder Vorbehal-
te oder Beschränkungen aussprechen, die sich auf die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im 
Haushaltsjahr und damit auch auf die Vornahme von Ermächtigungsübertragungen auswirken.  
 
Die gemeindliche Verwaltung hat solche Sachverhalte bei ihrer bedarfsgerechten Ermächtigungsübertragung ins 
folgende Haushaltsjahr zu berücksichtigen. Sofern ggf. ein örtlicher Anlass oder ein Bedarf für den Rat besteht, 
vollständig oder oder teilweise die Möglichkeit der Übertragung von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen 
ins folgende Haushaltsjahr einzuschränken, bedarf es einer besonderen Festlegung in der gemeindlichen Haus-
haltssatzung (vgl. § 78 GO NRW).  
 
Der Rat der Gemeinde kann bei Bedarf bei seinem Beschluss über die gemeindliche Haushaltssatzung von der 
örtlichen Regelung über die Übertragung von Ermächtigungen abweichen und gesonderte Festlegungen für ein 
einzelnes Haushaltsjahr treffen. Er kann z. B. die Übertragung von Aufwandsermächtigungen davon abhängig 
machen, dass der gesetzlich vorgesehene Haushaltsausgleich auch ohne die Übertragung von Aufwandsermäch-
tigungen erreicht wird. Sofern vom Rat keine gesonderte Festlegungen zu den Ermächtigungsübertragungen ins 
folgende Haushaltsjahr getroffen werden, kann die gemeindliche Verwaltung im Rahmen ihrer Verantwortung und 
Entscheidung unter Berücksichtigung der örtlich getroffenen Regelungen festlegen, ob und in welchem Umfang 
die im gemeindlichen Haushaltsplan noch nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen in das Folgejahr 
übertragen werden.  
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Für den Rat der Gemeinde besteht aber auch die Möglichkeit, bezogen auf das Folgejahr des Haushaltsjahres 
unter Einhaltung der Voraussetzungen für eine Haushaltssperre nach § 81 Absatz 4 Satz 4 GO NRW, die Inan-
spruchnahme der übertragenen Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen auszusetzen oder von seiner Zu-
stimmung abhängig zu machen. Diese Einschränkungen auch noch in dem Zeitpunkt möglich, zu dem er über die 
von der Verwaltung vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen informiert wird. Er kann in solchen Fällen z. 
B. erhebliche Bedenken wegen der sachlichen Zwecksetzung einzelner Ermächtigungen, wegen des Volumens 
der Übertragungen oder wegen seiner für die gemeindliche Haushaltswirtschaft festgesetzten Ziele haben. 
 
 
9. Die Verbindung zwischen Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 
 
Das nachfolgende Schaubild (Quelle: NKF-Dokumentation 2003 S. 320) soll die Verbindung zwischen Ergebnis-
rechnung und Finanzrechnung beispielhaft verdeutlichen (vgl. Abbildung). 
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Auszahlung oder auch die
Aufwandsermächtigung übertragen
werden muss.

 
Abbildung 389 „Die Übertragung von Ermächtigungen“ 

 
 
10. Keine Übertragbarkeit in besonderen Fällen 
 
10.1 Keine Übertragungen von Erträgen und sonstigen Einzahlungen 
  
Die Vorschrift sieht nur die Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen und nicht die 
Übertragung von Erträgen und Einzahlungen durch die Gemeinde vor. Dieses ist sachgerecht, denn die Erträge 
sind in ihrer voraussichtlichen Höhe für das Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen 
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sind und die Einzahlungen in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden Beträge. Die Gemeinde ist verpflichtet, eine 
ordnungsgemäße Abwägung für die Veranschlagung von Erträgen im Haushaltsplan unter Beachtung des Haus-
haltsausgleichsgebots vorzunehmen (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW). Die haushaltsrechtliche Vorschrift, Erträge in 
dem Haushaltsjahr zu erfassen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, verbietet es daher grundsätzlich, aus 
einem Geschäftsvorfall der Gemeinde entstehende Erträge in unterschiedlichen Haushaltsjahren zu erfassen 
oder Erträge von einem ins nächste Haushaltsjahr zu übertragen bzw. zu verschieben.  
 
Eine Möglichkeit für die Gemeinde, laufende Einzahlungen ins folgende Haushaltsjahr zu übertragen, besteht 
wegen des zur Anwendung kommenden Kassenwirksamkeitsprinzips nicht. Die gemeindlichen Einzahlungen sind 
daher liquiditätsmäßig zeitnah als Zahlungsmittel der Gemeinde zu erfassen und zu buchen (vgl. § 27 GemHVO 
NRW). Sie stellen durch die förmliche Veranschlagung im gemeindlichen Finanzplan zwar grundsätzlich auch 
haushaltswirtschaftliche Ermächtigungen dar, jedoch bedarf es - anders als bei den veranschlagten Aufwands- 
und Auszahlungsermächtigungen - keiner gesonderten „Übertragungshandlung“, wenn die Einzahlungen nicht 
nach ihrer geplanten Fälligkeit bei der Gemeinde eingehen, sondern ggf. in einem anderen Haushaltsjahr und 
dadurch bei der Gemeinde vorzeitig oder verspätet zahlungswirksam werden.  
 
 
10.2  Keine Übertragungen von Verfügungsmitteln 
 
Dem Bürgermeister der Gemeinde können für die Erledigung seiner vielfältigen Aufgaben, bezogen auf das 
Haushaltsjahr, zweckfreie Verfügungsmittel zur Verfügung gestellt werden. Er kann über deren Verwendung der 
Bürgermeister eigenverantwortlich bestimmen. Diese Haushaltsmittel können im gemeindlichen Haushaltsplan 
zusammengefasst veranschlagt werden. Sie sind im gemeindlichen Jahresabschluss entsprechend ihrer Verwen-
dung in der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung nachzuweisen. Die konkret auf das einzelne Haushalts-
jahr bezogene und zugelassene Verwendung der Verfügungsmittel lässt keinen sachlichen Bedarf für eine über-
jährige Verfügbarkeit dieser Mittel erkennen. Es ist deshalb haushaltsrechtlich ausdrücklich bestimmt worden, 
dass die Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung nicht auf die Ermächtigungen für die Verfügungsmittel des 
Bürgermeisters Anwendung findet (vgl. § 15 GemHVO NRW).  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Übertragung von Haushaltsermächtigungen): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Übertragbarkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen): 
 
1.1.1 Die bedarfsorientierte Ermächtigungsübertragung  
 
Die Übertragbarkeit von haushaltsmäßigen Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen im Rahmen einer wirt-
schaftlichen Haushaltsführung ist haushaltsrechtlich ausdrücklich zugelassen worden. Über die örtlichen Ermäch-
tigungsübertragungen bedarf es einer jährlichen Entscheidung der Gemeinde, jedoch nicht jährlich einer geson-
derten Regelung in der gemeindlichen Haushaltssatzung. Die haushaltsrechtliche Zulassung der Übertragbarkeit 
stellt einen allgemeinen Grundsatz dar, den die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister durch eine örtliche Rege-
lung näher auszufüllen hat. Aus Gründen der Klarheit und Nachvollziehbarkeit sollte er dabei wegen des Begriffs 
"Ermächtigungen" klarstellen, ob die Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen oder für Auszahlungen 
betroffen ist. Die Trennung zwischen den Aufwendungen und den Auszahlungen der Gemeinde ist haushaltswirt-
schaftlich geboten, denn sie ist ausschlaggebend dafür, ob von den Übertragungen der Ergebnisplan oder der 
Finanzplan betroffen ist.  
 
Diese allgemeine Ausgangslage beeinflusst u.a. auch das Budgetrecht des Rates der Gemeinde. Die nach sei-
nem Beschluss über die Haushaltssatzung verbindlichen Ermächtigungen im gemeindlichen Haushaltsplan sind 
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unabhängig von den einzelnen zweckbezogenen Ergebnis- und Finanzpositionen grundsätzlich ohne zusätzliche 
Erfordernisse ins folgende Haushaltsjahr übertragbar. Der Rat hat dazu jedoch Beschränkungen festlegen. Im 
Rahmen des für das abgelaufene Haushaltsjahr aufzustellenden Jahresabschlusses ist bedarfsorientiert vor Ort 
festzustellen, welche Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen für die Ausführung der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft nicht oder noch nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden sind. Zu den noch nicht ge-
nutzten Ermächtigungen ist dann bedarfsgerecht zu entscheiden, ob und in welchem Umfang eine Übertragung 
ins nächste Haushaltsjahr in Betracht kommt, um begonnene oder geplante Maßnahmen fortzusetzen (bedarfs-
orientierte Ermächtigungsübertragung).  
 
 
1.1.1.1 Die Übertragbarkeit von Aufwandsermächtigungen 
 
Die Übertragung von Ermächtigungen ins folgende Haushaltsjahr ist grundsätzlich für im gemeindlichen Ergeb-
nisplan veranschlagte ordentliche Aufwendungen als auch für außerordentliche Aufwendungen möglich (vgl. § 2 
GemHVO NRW). Bei einer Übertragung ist grundsätzlich nicht danach zu unterscheiden, ob Ermächtigungen für 
zahlungswirksame oder für nicht zahlungswirksame Aufwendungen übertragen werden. Mit der generellen haus-
haltsrechtlichen Übertragbarkeit kann die Gemeinde im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses über den 
Umfang der Übertragungen von nicht in Anspruch genommenen, aber noch benötigten Aufwandsermächtigungen 
eigenverantwortlich entscheiden. Die Gemeinde hat dabei im Rahmen der von ihr erlassenen Regelungen zu 
haushaltsmäßigen Übertragungen zu handeln und dabei auch die Vorgaben des Rates der Gemeinde zu beach-
ten, die dieser ggf. in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr festgelegt hat.  
 
 
1.1.1.2 Die Übertragbarkeit von Auszahlungsermächtigungen 
 
1.1.1.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Vorschrift sieht ausdrücklich die Übertragung von Ermächtigungen für Auszahlungen vor. Im Zusammenhang 
mit dem gemeindlichen Finanzplan betrifft die getroffene Regelung grundsätzlich alle darin veranschlagten Aus-
zahlungen (vgl. § 3 GemHVO NRW). Die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen erfordert die Beachtung 
der Haushaltsgrundsätze der Jährlichkeit und der Fälligkeit. Sie geben vor, dass eine Übertragung nur erfolgen 
darf, wenn im Haushaltsjahr, in das übertragen wird, die Auszahlungsverpflichtung der Gemeinde fällig wird. Die 
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde werden dabei grundsätzlich durch die zah-
lungswirksamen Aufwandsermächtigungen erfasst. Unter die Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung für Aus-
zahlungen fallen daher insbesondere die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und die Auszahlungen aus 
der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde. 
 
 
1.1.1.2.2 Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
 
Zu den übertragbaren Auszahlungsermächtigungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde gehö-
ren die veranschlagten Auszahlungen, die nicht durch zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnisplan abge-
deckt sind. Derartige Auszahlungen werden für Maßnahmen oder sonstige Verpflichtungen veranschlagt, deren 
voraussichtliche Fälligkeit im Haushaltsjahr eintritt und für die n früheren Haushaltsjahren entsprechende Rück-
stellungen gebildet und bilanziert worden sind. Eine neue Veranschlagung solcher Zahlungen im Haushaltsplan 
des Jahres, in von der Gemeinde die Zahlungspflicht zu erfüllen ist, ist sachgerecht. Einer Fortschreibung der 
ursprünglichen Ermächtigung über mehrere Haushaltsjahre, auch wenn diese nur noch als Auszahlungsermäch-
tigung besteht, stehen dabei die Haushaltsgrundsätze der Jährlichkeit und der Fälligkeit entgegen.  
 
Bei längerfristig zu bilanzierenden Verpflichtungen der Gemeinde aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind die 
Aufwendungen unter dem Haushaltsjahr erfasst worden, dem diese wirtschaftlich zuzurechnen waren. Die dazu-
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gehörige, aber noch nicht geleistete Auszahlung soll dabei dann erfolgen, wenn die Zahlungsverpflichtung der 
Gemeinde tatsächlich besteht. Das Ergebnis sollen dabei nicht jährlich wiederkehrende Übertragungen über eine 
unbestimmte Zeit sein, während die damit zusammenhängende Aufwandsermächtigung wegen der wirtschaftli-
chen Zurechnung bereits einem Haushaltsjahr zugeordnet wurde. Bei langfristigen gemeindlichen Verpflichtun-
gen, die in Form von Pensionsrückstellungen oder Deponierückstellungen bilanziert werden, sollte die örtliche 
Regelung nicht einen Zeitraum zulassen, dem die Grundsätze der Jährlichkeit und Fälligkeit entgegen stehen und 
der in nicht mehr vertretbarer Weise ausgedehnt worden ist.  
 
Es entsteht dadurch ein "Schattenhaushalt" außerhalb der Haushaltssatzung, der das Budgetrecht des Rates der 
Gemeinde beeinträchtigt. Für den Rat dürfte es zudem nicht mehr nachvollziehbar sein, dass die Finanzrechnung 
im gemeindlichen Jahresabschluss ggf. ein Volumen aufweist, das in großen Teilen kein Gegenstand seiner Be-
schlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr war. Bei einer "unendlichen" Übertragbarkeit 
von bestehenden Zahlungsermächtigungen ohne konkrete Zahlungsverpflichtungen für die Gemeinde im Haus-
haltsjahr würden im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in den gemeindlichen Finanzplan Auszahlungen 
zu übernehmen und auszuweisen sein, die jedoch nicht zu Zahlungen im betreffenden Haushaltsjahr führen. Sie 
würden für ein Haushaltsjahr vorgesehen, in dem keine Fälligkeit dafür besteht.  
 
Einer Aufnahme der Zahlungsverpflichtung in den Finanzplan der Gemeinde stehen daher auch die Veranschla-
gungsgrundsätze entgegen (vgl. § 11 GemHVO NRW). Die Pflicht zur Sicherstellung der Liquidität sowie die 
dafür notwendige Liquiditätsplanung der Gemeinde könnten ebenfalls erheblich beeinträchtigt sein (vgl. § 75 
Absatz 6 und § 89 Absatz 1 GO NRW). Eine örtliche Regelung, die bei Auszahlungen aus der laufenden Verwal-
tungstätigkeit eine langfristige Übertragbarkeit vorsieht, dürfte die Nachvollziehbarkeit für alle Beteiligten erheblich 
erschweren.  
 
 
1.1.1.2.3 Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 
 
Die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen fallen ebenfalls unter die grundsätzliche Übertragbarkeit, 
die haushaltsrechtlich zugelassen wurde. Die Details für solche Ermächtigungsübertragungen müssen von der 
Gemeinde durch örtliche Regelungen näher bestimmt werden. Es dient dabei der Sache, wenn die zeitliche Über-
tragbarkeit so bestimmt wird, dass Auszahlungen während der gesamten Ausführungszeit der gemeindlichen 
Investitionsmaßnahmen geleistet werden können. Bei den Festlegungen ist insbesondere die gemeindliche Liqui-
ditätsplanung zu berücksichtigen, denn es ist ausdrücklich gesetzlich bestimmt worden, dass die Gemeinde die 
Finanzierung ihrer Investitionen sicherzustellen hat (vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW). Diese Notwendigkeit besteht 
auch wegen der für gemeindliche Investitionen zulässigen Fremdfinanzierung (vgl. § 86 Absatz 1 GO NRW).  
 
In diesem Zusammenhang muss die Gemeinde eigenverantwortlich entscheiden, ob bei den örtlichen Regelun-
gen für die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionen ggf. Sonderregelungen getroffen wer-
den sollen, z. B. für Auszahlungsermächtigungen für Baumaßnahmen. Eine längerfristige Verfügbarkeit kann 
erforderlich sein, denn zur Durchführung von Baumaßnahmen bedarf es oftmals mehrerer Haushaltsjahre. Es 
bietet sich daher an, die Auszahlungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahmen entsprechend verfügbar 
zu halten. Außerdem muss ggf. eine Festlegung getroffen werden, ob bei einer längeren Verzögerung vorgese-
hener aber nicht begonnener Investitionen eine Neuveranschlagung der betreffenden Auszahlungsermächtigun-
gen vorzunehmen ist.  
 
  
1.1.2 Die Verfügbarkeit der Ermächtigungen 
 
Bei der Übertragung von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen im Rahmen des gemeindlichen Jahresab-
schlusses ist zu beachten, dass die übertragenen Ermächtigungen in zeitlicher Hinsicht entsprechend der örtlich 
getroffenen Regelung verfügbar bleiben. Diese Gegebenheiten erfordern grundsätzlich bei langfristigen Übertra-
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gungen jahresübergreifend den Umfang der Auszahlungsermächtigungen und die Inanspruchnahme gemeindein-
tern nachzuhalten, um im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses entsprechende Angaben darüber ma-
chen zu können. Die finden ihren Niederschlag in der Nachweispflicht der Ermächtigungsübertragungen im ge-
meindlichen Jahresabschluss. Danach sind die Ermächtigungsübertragungen in den Plan-/Ist-Vergleich in der 
Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung einzubeziehen (vgl. § 38 Absatz 2 GemHVO NRW). Es besteht aber 
auch die Pflicht, die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen durch gesonderte Angaben im Anhang zu 
erläutern. Durch solche Angaben der Gemeinde wird auch ein Nachweis über die Einhaltung der rechtlichen 
Vorgaben für die Ermächtigungsübertragungen geführt.  
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Erlass örtlicher Vorschriften) 
 
Mit der haushaltsrechtlichen Regelung zu den Ermächtigungsübertragungen wird der Gemeinde ein Rahmen 
aufgezeigt, der zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft als erforderlich 
angesehen wird. Dieser Rahmen soll die Aufstellung eines örtlichen Konzepts und geeigneter Regelungen durch 
die Gemeinde veranlassen, denn er ist unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse auszufüllen. Die eigene 
örtliche Haushaltswirtschaft muss dabei geeignet sein, sich bedarfsgerecht entsprechend der sachlichen Erfor-
dernisse anzupassen zu können, damit die Gemeinde verantwortungsbewusst handelt.  
 
Die haushaltsrechtliche Regelung und die notwendigen und sachgerechten Rahmenbedingungen führen dabei zu 
einer Verpflichtung des Bürgermeisters, in örtlichen Vorschriften die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der 
Ermächtigungsübertragungen festzulegen. Es bedarf daher einer konkreten örtlichen Dienstanweisung über die 
gemeindlichen Ermächtigungsübertragungen, um den ordnungsgemäßen Ablauf der Haushaltswirtschaft der 
Gemeinde in jedem Haushaltsjahr zu sichern. Folgende Eckpunkte sollten von der Gemeinde bei der Erstellung 
der örtlichen Regelungen in die Betrachtung einbezogen werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Eckpunkte zu Ermächtigungsübertragungen 

 
 

REGELUNGSBEREICHE 
 

ECKPUNKTE 

Gesonderte Vorgaben 
für Veranschlagungen 

für die laufende 
Verwaltungstätigkeit. 

 
- sachgerechte und möglichst objektive Bedarfsprüfung 
- Belegpflicht als Nachweis des Bedarfs  
- Erfordernis einer wirtschaftlichen und fachlichen Begründung 
- Übertragung bei neuen Maßnahmen nur bei erfolgter  
      Auftragsvergabe oder Förderzusage 
- zeitliche Befristung, z. B. nicht über die drei dem  
      Haushaltsjahr folgenden  Planungsjahre hinaus 
- keine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen  
      bei zeitlich nicht bestimmbaren Haushaltsjahren als  
      Zahlungstermine 
- Übertragung von über- oder außerplanmäßigen  
      bereitgestellten Ermächtigungen 
-     Beachtung der Vorgaben des § 22 Absatz 3 GemHVO NRW 

 

Gesonderte Vorgaben 
für die  

Investitionstätigkeit 

 
- sachgerechte und möglichst objektive Bedarfsprüfung  
- Belegpflicht als Nachweis des Bedarfs 
- Erfordernis einer wirtschaftlichen und fachlichen Begründung 
- Übertragung nur zur Fortführung begonnener Maßnahmen 
- Übertragung bei neuen Maßnahmen nur bei erfolgter  
      Auftragsvergabe 
- zeitliche Befristung, z. B. entsprechend einem   
      durchschnittlichen Herstellungs- und anschießenden  
      Abrechnungszeitraum 
- Übertragung von über- oder außerplanmäßigen  
      bereitgestellten Ermächtigungen 
-     Beachtung der Vorgaben des § 22 Absatz 3 GemHVO NRW 
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Die Eckpunkte zu Ermächtigungsübertragungen 

 
 

REGELUNGSBEREICHE 
 

ECKPUNKTE 

Entscheidungsvorhalte 
nach Bedeutung und  

haushaltswirtschaftlicher 
Wirkung bzw. Belastung 

 

 
- des Rates 
- des Bürgermeisters 
- des Kämmerers 
- des Budgetverantwortlichen 
- Möglichkeit der Beschränkung der Übertragung wegen  
      einer nicht vertretbaren Erhöhung des Haushaltsvolumens  
      (Planfortschreibung) im Verhältnis zum vom Rat  
      beschlossenen Haushaltsplan 
-     Einbeziehung der Vorgaben des § 22 Absatz 3 
-     Auswirkungen der Haushaltssperre 

 

 
Durchführung 

der Ermächtigungs- 
übertragungen 

 

 
- Bedarfsanmeldung vor Ende des Haushaltsjahres (Soll- 
       Größe und Zwecke) 
- Bestätigung der Bedarfsmeldung mit Ist-Größe 
- Bestätigung der "Ist"-Übertragung 
- Zusage der Inanspruchnahme 
-     Beachtung der Vorgaben des § 22 Absatz 4 GemHVO NRW 

 
  Abbildung 390 „Die Eckpunkte zu Ermächtigungsübertragungen“ 
 
Die örtlichen Regeln der Gemeinde, die in Schriftform erlassen werden sollten, erleichtern den Beschäftigten der 
Gemeinde die Erfüllung ihrer örtlichen Aufgaben. Außerdem sollen die Regeln die notwendige Sicherheit und die 
Kontrollen vor Ort im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen gewährleisten. Die gemeindlichen Regelungen 
stellen daher kein bloßes gesetzgeberisches Formerfordernis dar. Bei der Festlegung der örtlichen Regelungen 
sollte von der Gemeinde auch das Zusammenspiel mit anderen haushaltswirtschaftlichen Instrumenten unter 
Berücksichtigung ihrer örtlichen Gegebenheiten festgelegt werden. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Übertragungen zulasten des Folgejahres): 
 
2.1 Die haushaltsmäßigen Wirkungen 
 
Die haushaltsmäßigen Ermächtigungen im NKF müssen während ihrer Geltungsdauer zu jedem Abschlussstich-
tag vom Haushaltsjahr auf das Folgejahr übertragen werden. Eine mehrjährige Übertragung ist dabei nicht zuläs-
sig, z. B. vom Haushaltsjahr zum dritten dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahr. Es ist auch kein Aussetzen 
der Übertragungen zulässig, indem nicht ins Folgejahr übertragen wird, sondern kurz vor dem absehbaren Erfül-
lungszeitpunkt die Übertragung dadurch wieder aufgenommen wird, dass der „zu verschiebende“ Betrag direkt 
vom Haushaltsjahr zum betreffenden Jahr „wandert“. Die jährlichen Ermächtigungsübertragungen führen dabei zu 
einer zusätzlichen Belastung des gemeindlichen Haushalts des Jahres, in das übertragen wird. In diesem Haus-
haltsjahr erfolgt die Inanspruchnahme, sodass entstehende Aufwendungen diesem Jahr wirtschaftlich zuzurech-
nen sind. Bei der Übertragung von Auszahlungsermächtigungen erfolgt die Zuordnung zum Haushaltsjahr nach 
dem Zeitpunkt der tatsächlichen Auszahlung, also nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit.  
 
Die Ermächtigungsübertragungen bewirken zudem eine unmittelbare Veränderung der Haushaltspositionen im 
Ergebnisplan bzw. im Finanzplan des folgenden Haushaltsjahres (Planfortschreibungen), auch wenn die Haus-
haltssatzung für dieses Haushaltsjahr vom Rat der Gemeinde bereits beschlossen worden ist. Derartige Anpas-
sungen der Haushaltspositionen des Haushaltsplans führen zum „fortgeschriebenen Planansatz“, denn die ur-
sprünglich vom Rat beschlossenen und im Haushaltsplan der Gemeinde veranschlagten Ermächtigungen werden 
aufgrund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen verändert. Außerdem erfor-
dert die Vornahme von Übertragungen einen gesonderten Ausweis im Plan-/Ist-Vergleich in der Ergebnisrech-
nung und der Finanzrechnung der Gemeinde (vgl. § 38 und 39 GemHVO NRW). Die Übertragung von Ermächti-
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gungen ist jährlich entsprechend dem Bedarf vorzunehmen. Sie beeinflusst das geplante Jahresergebnis in der 
Ergebnisrechnung und den Bestand der Finanzmittel in der Finanzrechnung.  
 
 
2.2 Die bilanziellen Folgen 
 
Die haushaltswirtschaftlichen Übertragungen von Aufwandsermächtigungen führen zu einem verbesserten Jah-
resergebnis im Haushaltsjahr, weil sie einen Verzicht auf ihre Inanspruchnahme darstellen. Es ist jedoch tatsäch-
lich kein endgültiger Verzicht, denn durch die Ermächtigungsübertragung wird die Inanspruchnahme nur in zeitli-
cher Hinsicht ins nächste Haushaltsjahr verschoben. Im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses wird 
daher über ein Jahresergebnis informiert, das bei einer vollständigen Ausführung des gemeindlichen Haushalts-
plans voraussichtlich nicht entstanden wäre. Es muss daher durch Zusatzinformationen gewährleistet werden, 
dass die von der Gemeinde ausgeübte Übertragung mit ihren Wirkungen für das gemeindliche Jahresergebnis 
bekannt wird.  
 
Für die Gemeinde bestehen dafür keine haushaltsrechtlichen Vorgaben mehr. Sie muss im Zusammenhang mit 
ihrem Jahresabschluss eigenverantwortlich entscheiden, auf welche Art und Weise sie das Bild über ihre wirt-
schaftliche Lage in dieser Hinsicht vervollständigt. Solche Informationen sind zwingend geboten, denn die Adres-
saten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gehen auch für die im Jahr der Aufstellung des Jahresabschlusses 
laufende Haushaltswirtschaft von einem „guten“ Jahresergebnis aus. Dieses Jahresergebnis dürfte sich aber 
verschlechtern, wenn die übertragenen Ermächtigungen in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Ent-
sprechend müssen die Informationen der Gemeinde die notwendige „Korrektur“ bieten. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Übertragungen bei Zweckbindung): 
 
3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Nach der haushaltsrechtlichen Vorschrift bewirken Erträge, die aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweck-
gebunden sind, dass die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des 
Zwecks verfügbar sind. Die Einzahlungen bewirken, dass die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis 
zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben. Abweichend vom Haushaltsgrundsatz der 
Jährlichkeit bleiben dadurch die mit den zweckgebundenen Erträgen oder Einzahlungen verbundenen Aufwen-
dungen oder Auszahlungen über das Haushaltsjahr hinaus verfügbar.  
 
Dieser Zusammenhang und die Zweckbindung erfordern, dass bei der Gemeinde eingegangenen Einzahlungen 
und die daraus erzielbaren Erträge entsprechend der zeitlichen Entstehung der damit verbundenen gemeindli-
chen Aufwendungen verteilt werden. Sofern neben dem Haushaltsjahr auch Folgejahre betroffen sind, muss die 
Gemeinde hinsichtlich der erhaltenen Einzahlungen eine passive Rechnungsabgrenzung vornehmen, weil dann 
wegen der Zweckbindung unterstellt werden kann, dass die Hingabe der Finanzmittel durch einen Dritten auch 
einen entsprechenden Zeitbezug hat, der aber von der Gemeinde bestimmt werden kann (vgl. § 42 Absatz 3 
GemHVO NRW). Entsprechend sind dann die Erträge dem wirtschaftlich betroffenen Haushaltsjahr zuzurechnen.  
 
Mit dieser Vorschrift werden daher maßnahmenbezogene Erträge und Aufwendungen sowie auch Einzahlungen 
und Auszahlungen der Gemeinde in ein abgewogenes Wechselverhältnis zueinander gesetzt. Es wird dadurch 
jahresbezogen ein haushaltswirtschaftliches Bild erreicht, dass keine Lücke lässt zwischen den entstehenden 
Aufwendungen und den Erträgen. Das Kassenwirksamkeitsprinzip lässt dabei keine Umbuchung der im Haus-
haltsjahr eingegangenen Einzahlungen, auch nicht anteilmäßig, auf ein Folgejahr zu. Eine im Folgejahr beste-
hende Differenz zwischen den Auszahlungen und Einzahlungen ist haushaltsmäßig vertretbar, weil die Gemeinde 
liquiditätsmäßig die zweckgebundenen Zahlungsmittel verfügbar hat, denn sie darf diese Finanzmittel nicht für 
andere Auszahlungen verwenden. Sofern die zweckgebundenen Einzahlungen jedoch keinen konkreten Zeitbe-
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zug haben, sind im Haushaltsjahr die nicht benötigten Finanzmittel als erhaltene Anzahlungen zu bilanzieren (vgl. 
§ 41 Absatz 4 Nummer 4.8 GemHVO NRW). 
 
 
3.2 Die zeitliche Begrenzung bei Aufwendungen 
 
Die Gemeinde erhält vielfach Finanzleistungen Dritter für eigene Maßnahmen, die mit der Hingabe der Mittel 
bestimmte Verwendungsvorgaben verbinden bzw. die Gemeinde in rechtlicher Form entsprechend verpflichten. 
Die Hingabe dieser Finanzmittel führt bei der Gemeinde zu Erträgen, die, soweit vorhersehbar, im gemeindlichen 
Ergebnisplan zu veranschlagen sind. Auf derartigen Erträgen beruhende Aufwendungen sollen solange, abwei-
chend von der Jährlichkeit des Haushaltsplans, bei der Gemeinde verfügbar bleiben, bis diese damit den vorge-
sehenen Zweck erfüllt hat. Im Zusammenhang mit zweckgebundenen Finanzmitteln geht die haushaltsrechtliche 
Regelung den örtlichen Regelungen über die Geltungsdauer von Ermächtigungsübertragungen für Aufwendun-
gen vor. Mit dieser Vorschrift werden daher maßnahmebezogene Erträge und Aufwendungen in ein abgewoge-
nes Abhängigkeitsverhältnis zueinander gesetzt. Derartige Aufwendungen sind ins Folgejahr zu übertragen, um 
die Erfüllung des gesetzten Zweckes zu erreichen. 
 
 
3.3 Die zeitliche Begrenzung bei Auszahlungen 
 
Die Gemeinde erhält vielfach Finanzleistungen Dritter zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen, die mit der 
Hingabe der Mittel bestimmte Verwendungsvorgaben verbinden bzw. die Gemeinde in rechtlicher Form entspre-
chend verpflichten. Die Hingabe dieser Finanzmittel führt bei der Gemeinde zu Einzahlungen, die, soweit vorher-
sehbar, im gemeindlichen Finanzplan zu veranschlagen sind. Auf derartigen Einzahlungen beruhende Auszah-
lungen sollen solange, abweichend von der Jährlichkeit des Haushaltsplans, bei der Gemeinde verfügbar bleiben, 
bis diese damit den vorgesehenen Zweck erfüllt hat. Im Zusammenhang mit zweckgebundenen Finanzmitteln 
geht die haushaltsrechtliche Regelung den örtlichen Regelungen über die Geltungsdauer von Ermächtigungs-
übertragungen für Auszahlungen vor. Mit dieser Vorschrift werden daher maßnahmebezogene Einzahlungen und 
Auszahlungen in ein abgewogenes Abhängigkeitsverhältnis zueinander gesetzt. Derartige Auszahlungen sind ins 
Folgejahr zu übertragen, um Auszahlungen bis zur Erfüllung des gesetzten Zweckes leisten zu können. 
 
 
4. Zu Absatz 4 (Informationspflicht gegenüber dem Rat): 
 
4.1 Zu Satz 1 (Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen): 
 
4.1.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die von der Gemeinde vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen fließen in den von der Gemeinde aufzustel-
lenden Jahresabschluss ein. Sie belasten wirtschaftlich das neue (folgende) Haushaltsjahr. Da der Jahresab-
schluss vom Rat aber erst im Laufe dieses neuen Haushaltsjahres festgestellt wird, also in einem Zeitraum, in 
dem die übertragenen Ermächtigungen üblicherweise bereits in Anspruch genommen werden sollen, darf die 
Ermächtigungsübertragung wegen des Budgetrechtes des Rates, nicht ohne dessen Kenntnis erfolgen. Die Vor-
schrift verpflichtet deshalb die Gemeinde, vor der Inanspruchnahme der Übertragungen im folgenden Haushalts-
jahr den Rat über diesen haushaltswirtschaftlichen Vorgang in Kenntnis zu setzen.  
 
Diese Informationspflicht ist regelungstechnisch in den Zusammenhang mit der Übertragung von Aufwandser-
mächtigungen und Auszahlungsermächtigungen gestellt worden. Gleichwohl dürfen sich die dem Rat zu geben-
den Informationen nicht auf diese Ermächtigungsübertragungen beschränken. Die Informationspflicht erfasst 
vielmehr auch die gesetzlich weitergeltenden haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen. Die zu übertragenden 
oder gesetzlich weitergeltenden haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen bedürfen vor ihrer Inanspruchnahme 
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im neuen Haushaltsjahr jedoch keiner  Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde. Dies kann ggf. aber dann 
der Fall sein, wenn der Rat im Rahmen seiner Beschlussfassung über die gemeindliche Haushaltssatzung be-
sondere Vorgaben für die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft festgelegt oder etwaige Vorbehalte 
ausgesprochen hat, die auch die Ermächtigungsübertragung ins folgende Haushaltsjahr berühren.  
 
 
4.1.2 Die Gestaltung der Übersicht  
 
Die Möglichkeiten der Übertragung von haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen erfordern keine auf die ge-
meindlichen Haushaltspositionen bezogene Darstellung in der dem Rat der Gemeinde vorzulegenden Übersicht, 
auch wenn die Ermächtigungsübertragungen eine unmittelbare Veränderung der Haushaltspositionen im Ergeb-
nisplan bzw. im Finanzplan des folgenden Haushaltsjahres (Planfortschreibungen) bewirken. Für die örtliche 
Übersicht kann folgendes Schema genutzt werden (vgl. Abbildung). 
 

  
Die Übersicht zur Übertragung von Ermächtigungen   

 
 

Art der 
übertragenen 

Ermächti- 
gungen 

nach § 22  
GemHVO NRW 

und  
Fortgeltung  

von 
Ermächtigun-

gen 

Haushaltsjahr … 
 

Folgejahre 

 
Fortge- 

schriebe- 
ner Ansatz 

 
 

EUR 

 
Ist- 

Ergebnis 
 
 
 

EUR 

 
Übertragung 

oder 
Fortgeltung 

 
 

EUR 

 
Übertrag 

ins 
Haushalts- 

jahr + 1 
 
 

EUR 

 
Übertrag 

ins 
Haushalts- 

jahr + 2 
 
 

EUR 

 
Übertrag 

ins 
Haushalts- 

jahr + 3 
 
 

EUR 

Aufwandsermächtigungen (ggf. auch zweckgebundene Erträge) 

Teilplan … 
Teilplan … 
Teilplan … 

      

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen (ggf. auch zweckgebundene Einzahlungen) 
Teilplan … 
Teilplan … 
Teilplan … 

      

 
Kreditermächtigung für Investitionen 

Teilplan 
„Allgemeine  
Finanzwirtschaft“ 

      

 
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen 
 
Teilplan … 
Teilplan … 
Teilplan … 

      

 
Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung 
 (wenn keine neue Haushaltsatzung) 
 
Teilplan 
„Allgemeine 
Finanzwirtschaft“ 

      

 
Erläuterungen: 
 
 
 

 

Abbildung 391 „Die Übersicht zur Übertragung von Ermächtigungen“ 
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4.1.3 Die Arten der übertragbaren Ermächtigungen  
 
Das Budgetrecht des Rates gebietet, ihn nach Ablauf des Haushaltsjahres zeitnah über die haushaltswirtschaftli-
chen Ermächtigungen zu informieren, die im abgelaufenen Haushaltsjahr tatsächlich nicht in Anspruch genom-
men worden sind, aber die im neuen Haushaltsjahr noch benötigt werden. Deshalb ist mit der dem Rat vorzule-
genden Übersicht über alle zu übertragenden Ermächtigungen sowie über die gesetzlich weitergeltenden Er-
mächtigungen, nach ihren Arten getrennt, Auskunft zu geben, denn die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der 
vorgenommenen Übertragungen erfordert eine solche Differenzierung.   
 
In der gemeindlichen Übersicht an den Rat der Gemeinde sind daher neben den zu übertragenden Aufwandser-
mächtigungen und Auszahlungsermächtigungen aus der Abwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auch 
die nötigen Informationen über die tatsächlich erfolgte Inanspruchnahme der Kreditermächtigung für Investitionen 
(vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1c i.V.m. § 86 Absatz 2 GO NRW) und der Verpflichtungsermächtigungen (vgl. § 78 
Absatz 2 Nummer 1d i.V.m. § 85 Absatz 2 GO NRW) zu geben.  
 
Nach den genannten Vorschriften gelten die haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen über das Haushaltsjahr 
hinaus bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das über-
nächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Ebenso 
ist auch eine Information über die noch mögliche Inanspruchnahme des Höchstbetrages für Kredite zur Liquidi-
tätssicherung geboten, soweit noch keine Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr erlassen wurde (vgl. § 78 
Absatz 2 Nummer 3 i.V.m. § 89 Absatz 2 GO NRW).  
 
 
4.1.4 Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsplanung 
 
Die Vorschrift des § 80 GO NRW gibt für den Erlass der jährlichen Haushaltssatzung den Gemeinden mehrere 
Verfahrensschritte vor, bei denen die Rechte des Rates der Gemeinde, des Bürgermeisters und des Kämmerers 
sowie zeitliche Vorgaben zu berücksichtigen sind. So ist bei der Festlegung des zeitlichen Ablaufes des Aufstel-
lungsverfahrens zu beachten, dass die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn 
des Hausjahres bei der Aufsichtsbehörde angezeigt werden soll (§ 80 Absatz 5 GO NRW). Nur bei Einhaltung 
dieser Zeitvorgabe kann davon ausgegangen werden, dass die gemeindliche Haushaltssatzung für das neue 
Haushaltsjahr rechtzeitig in Kraft treten kann.  
 
Im Einzelfall vor Ort können ggf. zeitliche Verzögerungen im Aufstellungsverfahren auftreten, sodass sich das 
Beratungsverfahren bis in das neue Haushaltsjahr erstreckt, muss eigenverantwortlich vor Ort geklärt werden, ob 
neben der noch nicht beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen eine eigenständige Ermächtigungs-
übertragung mit Beteiligung des Rates der Gemeinde vorgenommen werden soll. In solchen Fällen ist es sachge-
recht, die vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen unmittelbar als Veränderungen in den Entwurf der Haus-
haltssatzung bzw. Haushaltsplan einzubeziehen und nicht zwei Haushaltsverfahren nebeneinander zu betreiben, 
denn die übertragenen Ermächtigungen erhöhen nach der Bestimmung in Absatz 1 dieser Vorschrift die entspre-
chenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.  
 
Das Zusammenführen der Ermächtigungsübertragung mit dem gleichzeitig laufenden Haushaltsaufstellungsver-
fahren bringt die notwendige Transparenz im aktuellen Stand der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und sichert 
zudem den Gesamtüberblick für den Rat im Rahmen seines Budgetrechtes und seiner Beschlussfassung über 
die gemeindliche Haushaltswirtschaft im neuen Haushaltsjahr. 
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4.1.5 Ermächtigungsübertragungen und Jahresabschluss 
 
Mit den Informationen über die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen an den Rat der Gemeinde wird 
das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde gegenüber dem Rat offen gelegt, das im Haushaltsjahr nicht 
mehr abgeschlossen werden konnte, gleichwohl aber von den Ermächtigungen über das Haushaltsjahr hinaus 
Gebrauch gemacht werden soll. Unabhängig von diesen „Vorinformationen“ an den Rat müssen im gemeindli-
chen Jahresabschluss gleichwohl die Ermächtigungsübertragungen gesondert angegeben werden. Es soll 
dadurch deutlich gemacht werden, wie und in welchem Umfang sich die nicht in Anspruch genommenen Ermäch-
tigungen auf die gemeindliche Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres 
auswirken und damit das Jahresergebnis sowie den Bestand an Finanzmitteln beeinflussen.  
 
Solche Angaben haben unabhängig davon zu erfolgen, ob die haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen voll-
ständig oder anteilig in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Die Informationen an den Rat der Ge-
meinde über die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen stellen daher keine Vorwegnahme des Jahres-
ergebnisses des abgelaufenen Haushaltsjahres oder eine Darstellung der voraussichtlichen Einschätzung dar-
über dar. Die Abgabe einer Übersicht an den Rat ist jedoch wegen des ihm zustehenden Budgetrechts wichtig 
und dient der Fortsetzung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung im Rahmen der vom Rat für das neue Haushalts-
jahr beschlossenen Haushaltssatzung, auch wenn durch die Ermächtigungsübertragungen der Inhalt des Haus-
haltsplans für das Haushaltsjahr erweitert wird.  
 
 
4.2 Zu Satz 2 (Angaben zu den Ermächtigungsübertragungen): 
 
4.2.1 Die Angaben im Plan-/Ist-Vergleich 
 
Nach der Vorschrift sind im gemeindlichen Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung (vgl. § 
38 Absatz 2 GemHVO NRW) und der Finanzrechnung (vgl. § 39 GemHVO NRW) die von der Gemeinde vorge-
nommenen Ermächtigungsübertragungen gesondert anzugeben. Eine mögliche Darstellung im Rahmen des 
gemeindlichen Jahresabschlusses soll das nachfolgende Schema aufzeigen (vgl. Abbildung). 
 

 
Beispiel für einen erweiterten Plan-/Ist-Vergleich 
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Erläuterungen: 
 

Abbildung 392 „Beispiel für einen erweiterten Plan-/Ist-Vergleich“ 
 
Die gesonderten Angabepflichten über die vorgenommenen Übertragungen der haushaltswirtschaftlichen Er-
mächtigungen in der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung sind sachgerecht, denn solche Ermächti-
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gungsübertragungen führen zu Erhöhungen der Haushaltspositionen des vom Rat beschlossenen Haushaltsplans 
im Folgejahr. Eine Erläuterung der Gründe oder der Anlässe vorgenommener Planabweichungen kann dabei, 
insbesondere bei erheblichen Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung, von Bedeutung sein. 
 
 
4.2.2 Die Angaben im Anhang 
 
Die ausdrückliche Vorgabe in dieser Vorschrift, die Vornahme von Ermächtigungsübertragungen im Anhang im 
gemeindlichen Jahresabschluss zu erläutern, erleichtert die Analyse des gemeindlichen Jahresabschlusses und 
trägt den Informationsbedürfnissen der Jahresabschlussadressaten in ausreichendem Maße Rechnung. Sie er-
gänzt die Erläuterungspflichten der Gemeinde und die Plan-/Ist-Vergleiche um einen weiteren bedeutsamen 
Sachverhalt (vgl. § 44 Absatz 2 GemHVO NRW). Die im Anhang zu machenden Angaben müssen daher einen 
Bezug zu den gemeindlichen Maßnahmen haben, für die von der Gemeinde Ermächtigungsübertragungen vor-
genommen worden sind. Es sollte daher der Anlass und die Gründe für diesen örtlichen Vorgang sowie die haus-
haltsmäßigen bzw. vermögensmäßigen Auswirkungen aufgezeigt werden. Die Erläuterungen der Gemeinde müs-
sen wahr, klar und übersichtlich sowie vollständig sein. Mögliche Verweise auf Angaben in Vorjahren entbinden 
dabei die Gemeinde nicht von ihren Erläuterungspflichten. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 23 
Bewirtschaftung und Überwachung 

 
(1) 1Die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn 
die Aufgabenerfüllung dies erfordert. 2Die Inanspruchnahme ist zu überwachen. 3Das Gleiche gilt für Verpflich-
tungsermächtigungen. 4Bei Ermächtigungen für Investitionen muss die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel 
gesichert sein. 5Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt wer-
den.  
 
(2) Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzuzahlen hat, sind 
bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen. 
 
(3) Die für die Bewirtschaftung festgelegten Sperrvermerke oder andere besondere Bestimmungen sind, soweit 
sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung 
auszuweisen.  
 
(4) Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass Ansprüche der Gemeinde vollständig erfasst, rechtzei-
tig geltend gemacht und eingezogen und Verpflichtungen der Gemeinde erst bei Fälligkeit erfüllt werden.  

 
(5) 1Die Gemeinde kann davon absehen, Ansprüche in geringer Höhe geltend zu machen, es sei denn, dass die 
Einziehung aus wirtschaftlichen oder anderen grundsätzlichen Erwägungen geboten ist. 2Mit juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts kann im Falle der Gegenseitigkeit etwas anderes vereinbart werden. 
 

 
Erläuterungen zu § 23: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die gemeindliche Ausgangslage 
 
Die örtliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde bildet die Grundlage für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben 
für die Bürger und Einwohner. Die Gemeinde muss die Leistungen erbringen und die Einrichtungen schaffen, die 
von der örtlichen Gemeinschaft zur Sicherung ihres Lebensstandards und zur Wahrung einer weitgehenden 
Gleichmäßigkeit der Lebensverhältnisse in allen Gebieten erforderlich ist. Sie hat ihre Haushaltswirtschaft des-
halb so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben dauerhaft gesichert ist (vgl. § 75 Ab-
satz 1 GO NRW).  
 
Die Gemeinde hat zudem darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Kosten der örtlichen Leistungen und der Einrich-
tungen letztlich von den Bürgern durch Steuern und Abgaben aufgebracht werden. Dieser Sachverhalt verpflichtet 
sie, ganz besonders zu einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung unter Beachtung der 
Generationengerechtigkeit (vgl. §§ 1 und § 75 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse soll daher bereits unterjährig eine Kontrolle und Überwachung der Ausführung der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft erfolgen und nicht das Ergebnis nach Ablauf des Haushaltsjahres abgewartet werden. Für 
örtliche Maßnahmen im Rahmen der unterjährigen Haushaltsüberwachung bietet sich der mindestens im ge-
meindlichen Jahresabschluss vorzunehmende Plan-/Ist-Vergleich an.  
 
Die Vorschrift regelt mehrere allgemeine Sachverhalte, die bei der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft in jeder Gemeinde auftreten und einer Lösung bedürfen. Sie ist aus den Erfordernissen der öffentlichen 
Finanzwirtschaft entstanden und eröffnet der Gemeinde einige Bewirtschaftungsmöglichkeiten, gleichzeitig wer-
den aber auch Rahmenbedingungen ergänzend zu den Festlegungen in der gemeindlichen Haushaltssatzung 
und dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr gesetzt. 
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2. Die gemeindliche Haushaltssatzung 
 
Die jährliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde erfordert eine bindende Grundlage für ihre Ausführung durch die 
gemeindliche Verwaltung. Diese Grundlage schafft der Rat der Gemeinde im Rahmen seines Budgetrechtes 
durch den jährlichen Erlass einer Haushaltssatzung (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h i.V.m. § 78 GO NRW). Ein 
auf der beschlossenen Haushaltsatzung aufbauender gemeindlicher Haushalt ist Ausdruck der Finanzhoheit der 
Gemeinde und der gemeindlichen Selbstverwaltung. Es muss dabei von der Gemeinde gewährleistet werden, 
dass durch die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen mindestens alle gesetzlich bestimmten Festsetzungen getrof-
fen werden, die für die Ausführung und Einhaltung des Haushaltsplans durch die gemeindliche Verwaltung im 
betreffenden Haushaltsjahr notwendig sind. 
 
Die vom Rat der Gemeinde beschlossene Haushaltssatzung muss den materiellen und formellen Anforderungen 
entsprechen und ordnungsgemäß zustande gekommen sein. Sie muss außerdem nach einem bestimmten Mus-
ter aufgebaut sein (vgl. Nr. 1.1.1 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300 
einschließlich der Anlage 1). Dazu gehört, dass auch die für die Bekanntmachung notwendigen Verfahrensschrit-
te nach den einschlägigen Rechtsvorschriften erfolgt sein müssen, damit die gemeindliche Haushaltssatzung in 
Kraft treten kann (vgl. z. B. §§ 2 und 3 BekanntmVO NRW). 
 
 
3. Der gemeindliche Haushaltsplan 
 
Der gemeindliche Haushaltsplan muss alle Ermächtigungen für das Haushaltsjahr sowie Haushaltsansätze für die 
sich daran anschließenden drei Planungsjahre beinhalten, die für die Ausführung der Haushaltswirtschaft und die 
spätere Haushaltskontrolle wichtig sind. Dabei ist es nicht ausreichend, nur den voraussichtlichen Ressourcen-
verbrauch und das mögliche Ressourcenaufkommen sowie Zahlungsdaten aufzuzeigen. Es bedarf vielmehr wei-
tergehender Informationen, zu denen die Produktorientierung der Gemeinde gehört, die durch die Teilpläne um-
gesetzt wird. Ebenso ist über die einzelnen jahresbezogenen Zielsetzungen zu informieren, die mit den strategi-
schen Zielsetzungen des Rates der Gemeinde in Einklang stehen und sich diesen unterordnen müssen. Es gilt 
dabei im Sinne einer zutreffenden und geeigneten örtlichen Steuerung, eine optimale Verbindung der Ressourcen 
der Gemeinde mit den politischen Zielen des Rates der Gemeinde unter Beachtung der Generationengerechtig-
keit herzustellen. In diesem Sinne stellt der gemeindliche Haushaltsplan ein örtliches Programm für die Erledi-
gung der Aufgaben der Gemeinde im Haushaltsjahr dar. 
 
Nach Maßgabe der Gemeindeordnung und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Gemeindehaushaltsver-
ordnung ist der gemeindliche Haushaltsplan für die Haushaltsausführung durch die gemeindliche Verwaltung im 
Haushaltsjahr verbindlich. Bei der Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan ist daher von der Gemeinde 
auch der Grundsatz der Spezialität der Veranschlagung zu beachten, der durch die Vorschriften der §§ 2, 3, 4 
und 11 GemHVO NRW näher ausgefüllt wird. Den Grundsätzen der Jährlichkeit sowie der sachlichen und zeitli-
chen Bindung ebenfalls Genüge getan werden. Die einzelnen Haushaltspositionen im Haushaltsplan müssen 
daher inhaltlich, betragsmäßig und zweckbezogen hinreichend bestimmt sein. Es gehört auch zur Ausführung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft dafür Sorge zu tragen, dass die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächti-
gungen möglichst für das gesamte Haushaltsjahr ausreichen. 
 
Die Ausführung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde darf aber auch nicht zum Ziel haben, die künftigen Gene-
rationen ungebührlich zugunsten der Gegenwart zu belasten. Durch eine vorsorgliche Haushaltswirtschaft müs-
sen von der Gemeinde die notwendigen Sicherungen in diesem Sinne geschaffen und ein entsprechender Rah-
men für die Aufgabenerfüllung geschaffen werden. Diese Verpflichtung schließt die dauerhafte Sicherung der 
stetigen Erfüllung der Aufgaben und des Haushaltsausgleichs ein. Im gemeindlichen Ergebnisplan soll deshalb 
der voraussichtliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr nicht das voraussichtliche Ressourcenaufkommen 
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übersteigen. In vergleichbarer Weise soll im Finanzplan möglichst auch die Liquidität der Gemeinde gesichert 
werden, damit die Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden können (vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW).  
 
Die Untergliederung des Haushaltsplans in produktorientierte Teilpläne dient örtlichen Steuerungszwecken im 
Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung. Die Teilpläne sollen dabei eine leistungsbezogene Darstellung unter 
Berücksichtigung der örtlich geprägten strategischen Ausrichtung sowie Ziele und Leistungskennzahlen unter 
Beachtung der einschlägigen Bestimmungen enthalten (vgl. §§ 4 und 12 GemHVO NRW). In jedem einzelnen 
Teilplan müssen ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan enthalten sein, die als Auszüge aus dem Ergebnis-
plan bzw. dem Finanzplan betrachtet werden können und zu den darin veranschlagten Maßnahmen detailliertere 
Informationen bieten.  
 
 
4. Die örtlichen Bewirtschaftungsvorgaben  
 
Die Gemeinde hat die Ausführung ihrer gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr so zu gestalten, 
dass ihre stetige Aufgabenerfüllung nicht beeinträchtigt wird. Ausgehend von der vom Rat der Gemeinde für das 
Haushaltsjahr beschlossenen Haushaltssatzung sollen geeignete örtliche Bewirtschaftungsregelungen 
bedarfsgerecht erlassen werden. Eine solche Ausgangslage kann gewährleisten, dass die gemeindliche 
Geschäftstätigkeit und Verwaltungsarbeit sachgerecht und ordnungsgemäß im Haushaltsjahr erledigt wird. Den 
haushaltswirtschaftlichen Rahmen dafür bietet der Haushaltsplan als "Jahresprogramm" der Gemeinde, denn 
dieser ist für die gemeindliche Verwaltung bindend (vgl. § 79 Absatz 3 Satz 2 GO NRW).  
 
Der Bürgermeister sollte im Zusammenwirken mit dem Kämmerer, soweit dieser nicht damit beauftragt ist, weite-
re notwendige Bewirtschaftungsregelungen auf der Basis der beschlossenen Haushaltssatzung treffen. Die örtli-
chen Vorgaben müssen dabei so gestaltet werden, dass auch den aufgabenbezogenen Zielen und Zwecken 
unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und im Rahmen der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung aus-
reichend Genüge getan wird. Die Dienstanweisung sollte daher Grundsätze, Zuständigkeiten und besondere 
Verfahrenshinweise enthalten, die für die Ausführung des Haushaltsplans im Haushaltsjahr notwendig sind. Die 
auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr bezogenen Regelungen können z. B. folgende Berei-
che oder Gegenstände zum Inhalt haben (vgl. Abbildung). 
  

 
Die örtlichen Bewirtschaftungsvorgaben 

 
 

VORGABEN 
 

INHALTE 

Zielvereinbarungen 

 
Mit der konkreten Ausführung des gemeindlichen 
Haushaltsplans sind örtliche Ziele verbunden, die 
einzuhalten sind. Mit den Leistungskennzahlen, die 
den einzelnen Produkten zugeordnet sind, sowie 
weiteren im Einzelnen benannten Messgrößen wird 
die Zielerreichung gemessen. Besondere Verant-
wortlichkeiten sollten angegeben werden. 
 

Grundsätze 

 
Die Einhaltung der Haushaltsgrundsätze ist zu ge-
währleisten, z. B. der Haushaltsausgleich nach § 75 
Absatz 2 GO NRW). Auch der Umgang mit dem 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, z. B. bei Investitio-
nen (vgl. § 14 GemHVO NRW) ist ggf. näher zu 
bestimmen. 

Haushaltsmittelverantwortung 

 
Die Hierarchie der Verantwortlichkeiten über die 
Haushaltsmittel sowie die zugeordneten Entschei-
dungsbefugnisse ist einzuhalten. In dringenden 
Angelegenheiten können die Befugnisse vertre-
tungsweise oder durch eine höhere Hierarchiestufe 
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Die örtlichen Bewirtschaftungsvorgaben 

 
 

VORGABEN 
 

INHALTE 
wahrgenommen werden. Die Entscheidungsrechte 
des Rates und seiner Ausschüsse müssen dabei 
gewahrt bleiben. 
 

Budgetierung 

 
Die örtliche Gestaltung der Budgetierung sollte in 
ihren Strukturen angegeben werden. Dazu gehört 
die Abgrenzung eines Budgets, z. B. mindestens ein 
Produkt, höchstens eine Produktgruppe. Es gehört 
aber auch ggf. die Benennung von "Querschnitts-
budgets" sowie von anderen Ausnahmen dazu. 
Ebenso sollten die Budgetverantwortlichen funktio-
nal benannt werden. Budgetübergreifende gleiche 
Pflichten und Vorgehensweisen können ergänzend 
benannt werden. Darunter können auch Festlegun-
gen zu möglichen Managementerfolgen und dem 
Berichtswesen fallen, soweit diese Bereiche abhän-
gig von der Budgetierung geregelt werden. 
 

Über- und Außerplanmäßiges 

 
Im Rahmen der Haushaltswirtschaft können zusätz-
liche Aufwendungen und Auszahlungen notwendig 
werden. Dazu sind ggf. Berichtspflichten und Ent-
scheidungsvorgaben zu machen. Außerdem sollte 
das örtliche Verfahren einschließlich der zulässigen 
Deckungsmöglichkeiten angegeben werden (vgl. § 
83 GO NRW). Besondere Vorbehalte sind sachge-
recht abzugrenzen und festzulegen. 
 

Berichtswesen 

 
Die inhaltlichen Grundlagen aufzustellender Berichte 
über den Stand und die Ausführung der gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft und die daraus entstehen-
den Pflichten der Verantwortlichen für die Haus-
haltsmittel der Gemeinde sind inhaltlich näher fest-
zulegen. Ebenso sind Festlegung hinsichtlich der 
Vorlagepflichten in zeitlicher Hinsicht (Zeiträume 
oder konkrete Termine) zu treffen. Dazu gehört auch 
die Benennung der Adressaten der Berichte bzw. 
das Aufzeigen des "Instanzenweges" bis hin zum 
Rat der Gemeinde. 
 

 
Managementerfolge 

 
Der Umgang mit im Rahmen der Haushaltswirtschaft 
erzielten Managementerfolgen, z. B. durch eine 
Steigerung der Qualität der Leistungen oder eine 
Verbesserung der Geschäftsabläufe, ist unter Ein-
beziehung der örtlichen Verhältnisse einschließlich 
der Budgetierung im Einzelnen festzulegen. Ausge-
hend davon, dass Bewirtschaftungserfolge in Form 
von Überschüssen grundsätzlich dem gesamten 
Haushalt zustehen (vgl. Pflicht zum jährlichen Haus-
haltsausgleich), sollten differenziert nach der haus-
haltsmäßigen bzw. wirtschaftlichen Lage der Ge-
meinde ggf. Zugeständnisse an eigene (interne) 
Verwendungsmöglichkeiten von Teilen der Über-
schüsse durch die Bewirtschafter geprüft werden. 
Dabei ist auch eine zeitliche Komponente zu be-
rücksichtigen, z. B. dadurch, dass verwendbare 
Überschüsse ggf. auch mehrjährig angesammelt 
werden dürfen. Außerdem kann die "zusätzliche" 
Verwendung von Überschüssen auch Zustimmungs-
vorbehalten innerhalb der Hierarchie der Verantwort-
lichkeiten unterzogen werden. 

Abschlussarbeiten  
Die sich aus der Bewirtschaftung des gemeindlichen 
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Die örtlichen Bewirtschaftungsvorgaben 

 
 

VORGABEN 
 

INHALTE 
Haushalts ergebenden Abschlussarbeiten können 
näher bestimmt und dem Bewirtschaftungsberechtig-
ten auferlegt werden. Den Rahmen dafür bieten die 
Vorgaben für die Aufstellung des Entwurfs des 
gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Käm-
merer (vgl. § 95 Absatz 3 Satz 1 GO NRW). In Ab-
stimmung mit dem Kämmerer können daher die 
Arbeiten benannt und dazu die zeitlichen Rahmen-
bedingungen unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorschriften festgelegt werden. 
 

Besondere Informationen 

 
Im Rahmen der Haushaltswirtschaft können Erträge 
und Aufwendungen unabhängig von den jeweiligen 
Bewirtschaftungsverantwortlichen entstehen. Dazu 
sind Berichtspflichten sowie ggf. ein eigenständiges 
Verwendungsverbot bei höheren Erträgen festzule-
gen. Weitere örtliche Rechte und Pflichten sind 
sachgerecht abzugrenzen und festzulegen. 
  

Abbildung 393 „Die örtlichen Bewirtschaftungsvorgaben“ 
 
Zu den wichtigen Inhalten der örtlichen Dienstanweisung zählen auch die besonderen Vorgaben für die Bewirt-
schaftung der örtlich gebildeten Budgets, die eine flexible Bewirtschaftung des gemeindlichen Haushalts ermögli-
chen sollen. Die Gemeinde hat die Budgets eigenverantwortlich zu bilden und dazu sachgerechte Regeln über 
die Bewirtschaftung der Budgets unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bedingungen, der eigenen Leistungs-
fähigkeit sowie der örtlichen dezentralen Ressourcenverantwortung festzulegen. Soweit die Gemeinde dabei 
grundsätzliche oder budgetübergreifende Regelungen trifft, bietet sich dafür eine allgemeine Dienstanweisung an. 
Auf die einzelnen Budgets zugeschnittene, ergänzende jahresbezogene Bewirtschaftungsvorgaben stehen in 
einem Zusammenhang mit den betreffenden Verantwortlichkeiten und sind daher im Zusammenhang mit den 
übrigen Bewirtschaftungsbefugnissen der Budgetverantwortlichen festzulegen. 
 
Eine örtliche Dienstanweisung über die Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans sollte dem Rat der Ge-
meinde zur Kenntnis gegeben werden, sofern dieser darüber unterrichtet werden möchte. Sie muss nicht der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zur Kenntnis gegeben bzw. angezeigt werden. Ein Informationsbedarf des Rates 
sowie der Aufsichtsbehörde könnte aber dann gegeben sein, wenn die Gemeinde besondere Konsolidierungs-
maßnahmen umzusetzen hat, z. B. im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes.  
 
 
5. Die Anwendung des Bruttoprinzips 

 
5.1 Die Inhalte des Bruttoprinzips 

 
Im gemeindlichen Haushaltsplan sind die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen 
der Gemeinde getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen (vgl. § 11 GemHVO NRW). Diese Art 
der Veranschlagung wird als „Bruttoprinzip“ bezeichnet, denn es dürfen die Haushaltspositionen im Haushaltsplan 
weder saldiert noch in einer anderen Form verrechnet werden. Das Gebot besteht, weil es nicht der Zweck des 
gemeindlichen Haushaltsplans ist, lediglich die wirtschaftliche Belastung oder den möglichen Vorteil der Gemein-
de im Haushaltsjahr aufzuzeigen. Der gemeindliche Haushaltsplan muss daher das voraussichtliche Ressour-
cenaufkommen und den Ressourcenverbrauch im Ergebnisplan sowie die voraussichtlichen Zahlungen der Ge-
meinde im Finanzplan vollständig enthalten. Die betragsmäßigen Angaben müssen aber auch in den produktori-
entierten Teilplänen enthalten und dort nach ihren Arten untergliedert sein und stehen dadurch in einem Zusam-
menhang mit den gemeindlichen Leistungen (vgl. § 4 GemHVO NRW).  
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Bei einem Verzicht auf die Anwendung des Bruttoprinzips würde die Darstellung der geplanten Haushaltswirt-
schaft der Gemeinde für das Haushaltsjahr erheblich eingeschränkt und eine Beurteilung erschwert. Es bestän-
den zudem Risiken hinsichtlich einer zutreffenden Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans im Auftrag des 
Rates der Gemeinde. Die Übersicht über die gemeindlichen Ressourcen und die gemeindlichen Finanzmittel 
könnte erheblich beeinträchtigt werden und die Übersicht darüber ggf. verloren gehen. Eine Verrechnung bei den 
gemeindlichen Ressourcen und den Finanzmitteln im Sinne einer Aufrechnung würde zudem gegen die Buchfüh-
rungsgrundsätze „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ verstoßen. 
 
Im Rahmen der Haushaltsausführung können aber bei Bedarf und im Rahmen der Abwicklung des gemeindlichen 
Zahlungsverkehrs auch personenbezogene Auszahlungen der Gemeinde gegenüber einem Dritten mit Einzah-
lungen dieses Dritten oder umgekehrt verrechnet werden. Der in der gemeindlichen Finanzrechnung grundsätz-
lich zu führende getrennte bruttomäßige Nachweis von Ein- und Auszahlungen bleibt davon unberührt. Das Er-
gebnis aus der Verrechnung ist dann entsprechend zu erfassen. Die nach den §§ 387 ff. BGB zulässigen Auf-
rechnungen können dabei nicht als Abweichungen vom haushaltsrechtlich vorgegebenen Bruttoprinzip angese-
hen werden. In den mit einer Aufrechnung in Verbindung stehenden gemeindlichen Geschäftsunterlagen sind 
sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht die Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde gegenüber einem 
Dritten und die Forderungen gegenüber diesem Dritten getrennt voneinander dokumentiert, sodass grundsätzlich 
das Bruttoprinzip gewahrt bleibt. 

 
 

5.2 Die Ausnahmen vom Bruttoprinzip 
 

5.2.1 Bei der Bewirtschaftung von Abgaben 
 

Nach der haushaltsrechtlichen Vorgabe sind Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die 
die Gemeinde zurückzuzahlen hat, bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre 
beziehen, wird eine Ausnahme vom gemeindlichen Bruttoprinzip zugelassen. Diese gesetzlich bestimmte Aus-
nahme wirkt sich auf die gemeindliche Haushaltsausführung und damit auch auf die Ergebnisrechnung und we-
gen der Zahlungswirksamkeit auch auf die gemeindliche Finanzrechnung aus. Die genannte Vorschrift soll dabei 
dem Umstand der haushaltswirtschaftlichen Praxis der Gemeinden Rechnung tragen, dass die Erhebung von 
Abgaben und deren endgültige Abrechnung gegenüber Dritten regelmäßig nicht in einem Haushaltsjahr abschlie-
ßend erfolgen können.  
 
In den Fällen, in denen es sich um eine andauernde, regelmäßig wiederkehrende Leistungspflicht des Dritten 
handelt, hat es sich in der Vergangenheit bewährt, dass Erstattungen von zu viel berechneten und gezahlten 
Beträgen mit den späteren Zahlungen verrechnet werden können. Für die gemeindliche Haushaltsausführung 
bedeutet dieses, dass die Abgaben, z.B. Steuern, Gebühren und Beiträge, nur mit dem erzielten Nettobetrag in 
der gemeindlichen Ergebnisrechnung nachzuweisen sind, der nach Abzug der vorhersehbaren Erstattungen als 
Ertrag bei der Gemeinde verbleibt.  

 
 

5.2.2 Die Bewirtschaftung von Bestandsveränderungen 
 
Bei der gemeindlichen Haushaltsausführung ist zu beachten, dass die im Haushaltsjahr entstandenen Bestands-
veränderungen von der Gemeinde mit dem Nettobetrag in der Ergebnisrechnung nachzuweisen sind. Die ent-
sprechende Haushaltsposition umfasst alle Bestandsveränderungen aus fertigen und unfertigen Erzeugnissen 
und unfertigen Leistungen. Die Grundlage der Ermittlung der gemeindlichen Bestandsveränderungen ist die In-
ventur zum jeweiligen Abschlussstichtag, bei der die örtlichen Mengen- und Wertveränderungen gegenüber dem 
Vorjahr zu ermitteln sind. In den Fällen, in denen sich bei der Gemeinde der Bestand an fertigen oder unfertigen 
Erzeugnissen oder unfertigen Leistungen im Vergleich zum Vorjahr erhöht hat, stellt die Differenz einen Ertrag für 
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die Gemeinde dar, der unter dieser Haushaltsposition nachzuweisen ist. Ein „negativer Ertrag“, der durch eine 
Verminderung des Bestandes entstehen kann, ist ebenfalls unter dieser Haushaltsposition nachzuweisen.  
 
 
6. Die Fortsetzung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
 
6.1 Haushaltsrechtliche Grundlagen 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht ist darauf ausgerichtet, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan nur 
für ein Haushaltsjahr gelten, auch wenn die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan 
integriert und abgebildet ist. Deshalb muss die Gemeinde dafür Sorge tragen, dass die Haushaltssatzung für das 
neue Haushaltsjahr so rechtzeitig vorbereitet wird, damit sie mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft treten kann 
(vgl. § 80 Absatz 5 i.V.m. § 78 GO NRW). Dennoch lässt sich in der gemeindlichen Praxis aus unterschiedlichen 
Gründen nicht immer vermeiden, dass die Haushaltssatzung erst nach Beginn des Haushaltsjahres erlassen wird. 
Gleichwohl muss in der Zeit vom Beginn des neuen Haushaltsjahres bis zum Erlass bzw. dem In-Kraft-Treten der 
Haushaltssatzung die Gemeinde ihre rechtlichen Verpflichtungen erfüllen und ihre Aufgabenerfüllung fortsetzen.  
 
Der Anwendungsbereich des § 82 GO NRW ist auf diese Zeit der vorläufigen Haushaltsführung bei der Gemeinde 
beschränkt. Auch ist zu beachten, dass in dieser Zeit die Festlegungen der Haushaltssatzung des abgelaufenen 
Haushaltsjahres über die Aufnahme von Krediten für Investitionen (vgl. § 86 Absatz 2 GO NRW), über den 
Höchstbetrag für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW) sowie über 
die Verpflichtungsermächtigungen (vgl. § 85 Absatz 2 GO NRW) fortgelten. Die Ermächtigungen können in 
Anspruch genommen werden, soweit sie nicht vollständig im abgelaufenen Haushaltsjahr benötigt worden sind.    
 
 
6.2. Die örtliche Dienstanweisung  
 
Die vorläufige Haushaltsführung bedingt jedoch, dass die gemeindliche Haushaltswirtschaft nur in einem einge-
schränkten Umfang und nicht so ausgeführt werden kann wie mit einer geltenden Haushaltssatzung. Sie erfordert 
daher, dass von der Gemeinde haushaltswirtschaftliche Regelungen als Ersatz für die fehlende Haushaltssatzung 
mit Anlagen erlassen werden, um ihre Geschäftstätigkeit und die Verwaltungsarbeit fortzuführen. Den Rahmen 
dafür bietet z.B. der gemeindliche Haushaltsplan. Mit Beschluss des Rates über die gemeindliche Haushaltssat-
zung tritt eine wirksame Bindung der gemeindlichen Verwaltung an den Willen des Rates durch ihre Bindung an 
den im Rahmen der Haushaltssatzung bestehenden gemeindlichen Haushaltsplan ein (vgl. § 80 Absatz 4 i.V.m. § 
41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW). Wegen des fehlenden In-Kraft-Tretens der gemeindlichen Haushaltssatzung 
entsteht eine Übergangszeit, in der einhergehend mit der gesetzlich bestimmten vorläufigen Haushaltsführung 
der gemeindliche Haushaltsplan nicht in vollem Umfang ausgeführt werden darf.  
 
Für die Übergangszeit bzw. die „haushaltslose Zeit“, die im Einzelfall auch das gesamte Haushaltsjahr umfassen 
kann, hat daher der Kämmerer bzw. der Bürgermeister die notwendigen einschränkenden Bewirtschaftungsrege-
lungen auf der Basis der aufgestellten Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in schriftlicher Form zu treffen. Durch 
diese Regelungen muss die vorläufige Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln so gestaltet werden, dass dem Ziel 
und Zweck der vorläufigen Haushaltsführung unter Beachtung der gesetzlichen Vorschrift Genüge getan wird und 
auch das In-Kraft-Treten der Haushaltssatzung schnellstmöglich erreicht wird.  
 
Die Dienstanweisung über die vorläufige Haushaltsführung ist dem Rat zur Kenntnis zu geben. Sie sollte auch der 
Aufsichtsbehörde zur Kenntnis gegeben werden, wenn diese nicht auf andere Weise über die vorliegende haus-
haltswirtschaftliche Lage der Gemeinde informiert wird oder die Dienstanweisung nicht von ihr angefordert wird. 
Wenn die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung jedoch nicht bis zum 1. April des Haushaltsjahres erfolgt 
ist, muss auch die Aufsichtsbehörde in ausreichendem Maße Kenntnisse über die weitere vorgesehene vorläufige 
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Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie über die vorgesehenen Maßnahmen zur Erreichung einer geltenden 
Haushaltssatzung erhalten. 
 
 
7. Die Sicherstellung der Liquidität bzw. Zahlungsfähigkeit  
 
Im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung hat die Sicherstellung der Liquidität bzw. die Zahlungsfähigkeit für die 
Gemeinden eine große Bedeutung (vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW). Der Begriff „Liquidität“ umfasst dabei die Fä-
higkeit der Gemeinde, ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen. Die Ge-
meinde muss bei ihrer Liquiditätsplanung sowohl die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung als auch die 
Grundsätze für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi-
cherung beachten (vgl. §§ 77, 86 und 89 GO NRW).  
 
Aus den Vorgaben folgt, dass die Gemeinde ihre Auszahlungen erst dann leisten darf, wenn eine wirtschaftliche 
und sparsame Aufgabenerledigung im Haushaltsjahr die Zahlungen zwingend erfordert. Die Regelungen über die 
zulässigen Kreditaufnahmen ergänzen die Vorschriften über die Haushaltsausführung. In diesem Rahmen darf 
nicht unberücksichtigt bleiben, ob und in welchem Umfang die Gemeinde die Einziehung von Ansprüchen gegen-
über Dritten in Form der Stundung hinausschiebt oder durch eine Niederschlagung auf die Durchsetzung ihrer 
Ansprüche verzichtet oder durch einen Erlass endgültig auf ihre Ansprüche verzichtet (vgl. § 26 GemHVO NRW).  
 
 
8. Die Ausrichtung der Haushaltsüberwachung 
 
Dem wichtigen Haushaltsgrundsatz einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung folgen 
alle haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung. Die 
dadurch bestehende Pflicht zur Überwachung der Ausführung der im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlag-
ten Ermächtigungen ist als sachgerecht anzusehen. Die Bindung der gemeindlichen Verwaltung an den Haus-
haltsplan für die Haushaltsausführung im Haushaltsjahr beinhaltet auch das Erfordernis einer Kontrolle (vgl. § 79 
Absatz 3 Satz 2 GO NRW).  
 
Aus dem gesetzlichen Budgetrecht des Rates der Gemeinde und aus seiner Verantwortung für das haushalts-
wirtschaftliche Handeln der Gemeinde im Haushaltsjahr entsteht dann zusätzlich zur gemeindlichen Haushalts-
überwachung eine Prüfungspflicht in Form von laufenden Prüfungen und der Prüfung des gemeindlichen Jahres-
abschlusses (vgl. § 103 Absatz 1 GO NRW). Dabei ist zu berücksichtigen, dass der gemeindliche Jahresab-
schluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzlage der Gemeinde zu vermitteln und einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses 
sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben hat. Die Beurteilungen aus der 
laufenden Überwachung durch die Verantwortlichen in der Gemeinde können in den dem Jahresabschluss beizu-
fügenden Lagebericht einfließen, denn in diesem Bericht sollen auch die Chancen und Risiken für die künftige 
Entwicklung der Gemeinde aufgezeigt werden (vgl. § 96 GO NRW i.V.m. § 48 GemHVO NRW).  
 
 
9. Die Dringlichkeitsentscheidung  
 
In haushaltswirtschaftlichen Angelegenheiten ist vielfach eine Entscheidung des Rates der Gemeinde einzuholen 
bzw. eine Beschlussfassung des Rates herbeizuführen (vgl. z. B. § 83 Absatz 2 GO NRW). Sofern dann der Rat 
der Gemeinde nicht rechtzeitig einberufen und die Sachentscheidung auch nicht aufgeschoben werden kann, weil 
sonst erhebliche Nachteile oder Gefahren für die Gemeinde entstehen können, ist eine Dinglichkeitsentscheidung 
möglich (vgl. § 60 Absatz 1 GO NRW). In diesen Fällen kann dann z. B. der Bürgermeister zusammen mit einem 
Ratsmitglied entscheiden, weil diese beiden Personen dem Rat als Mitglieder angehören. Die getroffene Dring-
lichkeitsentscheidung ist dann dem Rat in seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen (vgl. § 60 Ab-
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satz 1 Satz 3 GO NRW). Der Rat kann die Dringlichkeitsentscheidung aber auch wieder aufheben (vgl. § 60 Ab-
satz 1 Satz 4 GO NRW). Mit der Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung durch den Rat erlangt die Ent-
scheidung ihre endgültige Bestandskraft.  
 
Durch eine solche Dringlichkeitsentscheidung kann jedoch nicht keine gemeindliche Nachtragssatzung erlassen 
werden, wenn sich ein Bedarf dafür aufgrund der Haushaltsausführung oder der wirtschaftlichen Entwicklung der 
Gemeinde im Haushaltsjahr ergibt. Auf eine Nachtragssatzung finden die Vorschriften für die Haushaltssatzung 
eine entsprechende Anwendung (vgl. § 81 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Diese Satzungen können nur rechtswirk-
sam erlassen werden, wenn das dafür vorgeschriebene förmliche Verfahren durchgeführt worden ist (vgl. § 80 
GO NRW). Der Rat der Gemeinde muss bei dem Erlass einer Haushaltssatzung und einer Nachtragssatzung 
auch über die dazu erhobenen Einwendungen beschließen. Diese Ratsentscheidung kann jedoch nicht durch 
eine Dringlichkeitsentscheidung ersetzt werden.  
 
 
10. Der Sonderfall „Gewährung von Fraktionszuwendungen“ 
 
10.1 Die Grundlagen der Zuwendungsgewährung 
 
Die Gemeinde hat aus ihren jährlichen Haushaltsmitteln den Fraktionen und den Gruppen im Rat und in den 
Bezirksvertretungen der Gemeinde sowie auch einzelnen Ratsmitgliedern sachgerecht Zuwendungen zu den 
sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung im notwendigen Umfang zu gewähren (vgl. § 
56 Absatz 3 GO NRW). Die in diesen Vorschriften geregelte Zuwendungsgewährung betrifft ausschließlich die 
Geschäftsführung dieser Zusammenschlüsse oder Einzelner zur Unterstützung ihrer Tätigkeit in den dabei be-
stimmten Gremien der Gemeinde und erstreckt sich deshalb zweckbezogen auch nur auf die sächlichen und 
personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Fraktionen, Gruppen und die einzelnen Ratsmitglieder 
haben dabei Anspruch auf eine sachgerechte und willkürfreie Teilnahme an der Vergabe der durch den gemeind-
lichen Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel.  
 
Die Zuwendungsberechtigten müssen grundsätzlich mit diesen gemeindlichen Haushaltsmitteln sachgerecht zu 
wirtschaften. Sie können nicht deshalb von der Gemeinde weitere Zuwendungen verlangen, weil sie eingegange-
ne oder übernommene Verpflichtungen nicht erfüllen können. Bei einzelnen Ratsmitgliedern kann dann eine 
Zuwendungsgewährung erfolgen, wenn diesen Personen nicht die notwendigen Sachmittel und Kommunikati-
onsmittel zur Vorbereitung auf die Ratssitzung von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Die gemeindli-
che Zuwendungsgewährung und die Veranschlagung der dafür notwendigen Haushaltsmittel im gemeindlichen 
Haushaltsplan sind dabei darauf auszurichten, dass bei den Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitgliedern 
auch ein entsprechender Bedarf für eine solche Unterstützung durch die Gemeinde besteht. Die weitere Ausge-
staltung obliegt der Gemeinde jedoch in eigener Verantwortung.  
 
 
10.2 Der Nachweis der Zuwendungsgewährung 
 
10.2.1 Der Ausweis im Rahmen der Haushaltsplanung 
 
Die für die Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitglieder vorgesehenen Zuwendungen sind in einer beson-
deren Anlage zum gemeindlichen Haushaltsplan darzustellen. In dieser Anlage müssen nicht nur jeweils getrenn-
te Angaben zu den einzelnen Fraktionen, den Gruppen und einzelnen Ratsmitgliedern gemacht werden, sondern 
es muss auch zwischen den vorgesehenen Geldleistungen und geldwerten Leistungen unterschieden werden, die 
von der Gemeinde erbracht werden (vgl. § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO NRW i.V.m. Nummer 1.4.1 des 
Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Als geldwerte Leistungen gilt z. B. die 
Bereitstellung von Büroausstattungen, von Räumlichkeiten, Fahrzeugen oder Personal, aber auch die Übernah-
me laufender oder einmaliger Kosten. Mit den dem gemeindlichen Haushaltsplan beizufügenden Übersichten 
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werden die Geldleistungen und geldwerten Leistungen der Gemeinde an die freiwilligen Vereinigungen von Mit-
gliedern des Rates und der Bezirksvertretungen sowie an einzelne Ratsmitglieder für die Adressaten der Haus-
haltswirtschaft der Gemeinde transparent gemacht. Die Muster sind den Gemeinden für die genannte Übersicht 
werden zur Anwendung empfohlen orden (vgl. Nummer 1.4.1 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
10.2.2 Die Überwachung im Rahmen der Bewirtschaftung 
 
Den Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitgliedern sind die zweckbezogenen Zuwendungen für sächliche 
und personelle Aufwendungen für die Geschäftsführung jahresbezogen unter Beachtung der Veranschlagung im 
Haushaltsplan und der Bedarfsdeckung gewährt. Vom Bürgermeister, dem gegenüber ein Nachweis über die 
Verwendung der Zuwendung zu führen ist, muss entschieden werden, ob und in welchen Fällen ggf. unterjährig 
ein Bericht gefordert werden soll, inwieweit die gewährten Zuwendungsmittel bereits benötigt und zweckentspre-
chend verwandt worden sind. Es kann dabei auch eine Angabe darüber gefordert werden, ob die gewährten 
Zuwendungen in vollem Umfang benötigt werden.  
 
Zur Überwachung im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung gehört auch die Prüfung der von den Fraktionen, 
Gruppen und einzelnen Ratsmitgliedern vorzulegenden Nachweise über die Verwendung der "Fraktionszuwen-
dungen". Es ist dann aus Sicht der Gemeinde als Zuwendungsgeber zu beurteilen, ob die gewährten Zuwendun-
gen zweckentsprechend verwendet und benötigt wurden. In solchen Fällen ist zu prüfen und zu entscheiden, ob 
überhaupt eine ausreichende Finanzierung im Sinne der gesetzlichen Vorschrift des § 56 Absatz 3 GO NRW 
durch die Stadt erfolgt. Es muss dann auch geprüft werden, ob die Fraktionen einen gesetzlichen Anspruch nach 
§ 56 GO NRW auch auf den Mehrbedarf haben, der dann von der Gemeinde zu erfüllen wäre. Außerdem dürfte 
es in den Fällen von Minderbedarf und Mehrbedarf sinnvoll und sachgerecht sein, bereits im Ablauf des Haus-
haltsjahres die Bemessung der Fraktionszuwendungen zu überprüfen und ggf. die gewährten Fraktionszuwen-
dungen anzupassen.  
 
Eine örtliche Prüfung wäre von der Gemeinde ggf. vorzunehmen, wenn die Fraktionen, die ihnen gewährten Fi-
nanzmittel nicht im vollen Umfang benötigen. In solchen Fällen wäre regelmäßig eine Rückzahlung zu fordern, 
denn eine Ansammlung nicht benötigter gemeindlicher Finanzmittel durch Dritte ist als nicht zulässig anzusehen. 
Eine mögliche Rücklagenbildung dürfte im Rahmen einer Zuwendungsgewährung auch nur mit Schwierigkeiten 
überprüfbar sein. Bei der Gemeinde ist daher eine örtliche Kontrolle sachgerecht, wenn sich, ggf. in mehreren 
Jahren, eine erhebliche Differenz zwischen dem gesetzlichen Finanzierungsanspruch und den tatsächlich ge-
währten Fraktionszuwendungen entsteht.  
 
 
10.2.3 Der Nachweis im Rahmen des Jahresabschlusses 
 
Im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses muss die Höhe der tatsächlich verwendeten Zuwendungsmit-
tel in die Ergebnisrechnung der Gemeinde einfließen, sofern der Gesamtbetrag nicht mit der Höhe der gewährten 
Zuwendungen übereinstimmt. Die Zuwendungsgewährung stellt dabei ergebniswirksame Aufwendungen für die 
Gemeinde dar. Mit ihr in Verbindung steht die haushaltsrechtliche Nachweispflicht. Die Fraktionen, Gruppen und 
einzelnen Ratsmitglieder sind daher gefordert, gegenüber dem Bürgermeister durch einen Verwendungsnachweis 
den Umfang der tatsächlich verwendeten Zuwendung und die ordnungsgemäße Verwendung nachzuweisen. Das 
vom Bürgermeister geprüfte Ergebnis fließt dann als Ist-Werte in den Plan-/Ist-Vergleich in der gemeindlichen 
Ergebnisrechnung ein, in dem ggf. Unterschiede zwischen dem betreffenden Ansatz der Haushaltsposition und 
dem Ist-Wert aufgedeckt werden. Die Beurteilung der Ergebnisse und die ggf. daraus zu ziehenden haushalts-
wirtschaftlichen Schlüsse muss die Gemeinde in eigener Verantwortung vornehmen. 
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10.2.4 Die Rückgabe nicht benötigter Mittel 
 
Bei der Nachweisführung über die gewährten Fraktionszuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne 
Ratsmitglieder ist die Verwendung der haushaltsrechtlichen Begriffe „Überschüsse“ und „Fehlbeträge“ regelmäßig 
nicht zutreffend. Den Vereinigungen von Ratsmitgliedern wird mit den Zuwendungen kein abzurechnendes haus-
haltsmäßiges Budget zur Verfügung gestellt, bei dem nach Ablauf des Haushaltsjahres ein Jahresergebnis 
(Überschuss/Fehlbetrag) festzustellen und der Umgang damit festzulegen wäre. In den Fällen, in denen die den 
Fraktionen gewährten Zuwendungen nicht in vollem Umfang benötigt wurden oder nicht ausreichend waren, 
muss durch den Bürgermeister aufgrund des ihm vorliegenden Nachweises über die Verwendung der Zuwendung 
entschieden werden, wie in solchen Fällen zu verfahren ist.  
 
Es dürfte regelmäßig nicht mit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft vereinbar sein, dass die Fraktionen nicht 
benötigte Finanzmittel über das Haushaltsjahr hinaus behalten, um diese erst zu einem späteren Zeitpunkt (im 
Folgejahr) einsetzen zu können. Falls ein solches Verfahren zugelassen würde, könnte es zu einer Rücklagenbil-
dung kommen, die im Rahmen einer Zuwendungsgewährung nur mit Schwierigkeiten überprüfbar sein dürfte. 
Ggf. könnte es sogar zu einem Verzicht auf die Rückzahlung durch die Stadt kommen. Sofern aber in mehreren 
Haushaltsjahren eine erhebliche Differenz zwischen dem gesetzlichen Finanzierungsanspruch und den tatsächli-
chen Fraktionszuwendungen entsteht, sollte örtlich geprüft und entschieden werden, ob tatsächlich eine ausrei-
chende Finanzierung durch die Gemeinde erfolgt.  
 
In solchen Fällen dürfte es bereits im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses sinnvoll und 
sachgerecht sein, die Bemessung der Fraktionszuwendungen zu überprüfen und ggf. bei Bedarf auch anzupas-
sen. Eine Voraussetzung dafür wäre aber dann u.a. auch, dass seitens der Stadt weitere Finanzmittel dafür be-
reitgestellt werden können und eine entsprechende Fortschreibung der entsprechenden Haushaltsposition im 
Haushalt der Gemeinde, z.B. unter Beachtung der Vorschrift des § 83 GO NRW, erfolgt. In diesem Zusammen-
hang kommt es nicht darauf an, ob die Fraktionszuwendungen den Fraktionen in pauschalierter oder in anderer 
Form gewährt werden und in welchem zeitlichen Ablauf die Zahlungen an die Fraktionen erfolgen. Eine Abwei-
chung von diesen Prinzipien und damit eine darüber hinausgehende Finanzierung der Fraktionen in Form der 
Bildung von Rücklagen oder der Deckung möglicher Fehlbeträge aus früheren Jahren ist als Regelfall mit Sinn 
und Zweck der gesetzlichen Vorgaben grundsätzlich nicht vereinbar.  
 
 
11. Der Einsatz von E-Government 
 
Im Rahmen der Bewirtschaftung des gemeindlichen Haushalts, insbesondere in Dienstleistungsbeziehungen mit 
den Einwohnern und Abgabepflichtigen, können die Verwaltungsprozesse auch in elektronischer Form abgewi-
ckelt werden. Dieser Vorgehensweise dürfen jedoch keine rechtlichen Hindernisse entgegenstehen, z. B. ein 
Schriftformerfordernis oder die Vorlagepflicht von Originalunterlagen. Zur Unterstützung der weiteren Entwicklung 
hat der Bund das E-Government-Gesetz verabschiedet, durch das insbesondere das Erfordernis der Schriftform 
durch andere technische Möglichkeiten ersetzt werden soll, z. B. in allen Verwaltungsverfahren. Die neuen Rah-
menbedingungen erfordern auch bei der Gemeinde eine Überprüfung ihrer Geschäftsprozesse im Rahmen der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft. 
 
Die Gemeinde kann dazu die verwaltungsmäßigen Beziehungen zum gemeindlichen Haushalt überprüfen, denn 
auch Bezahlverfahren können und sollen in das E-Government eingebunden werden. Die notwendigen Daten und 
andere Informationen sollen nicht nur zwischen der Gemeinde und ihren Einwohnern und Abgabepflichtigen, 
sondern auch anderen Dritten elektronisch ausgetauscht werden können. Eine solche Informationsform würde 
sich unmittelbar auch auf die Anzeigepflichten der Gemeinde gegenüber ihrer Aufsichtsbehörde auswirken. All-
gemein wird davon ausgegangen, dass durch elektronische und automatisierte Abläufe bei der Gemeinde insbe-
sondere Zeit eingespart und Kosten reduziert werden können. Es ist dabei nicht das Ziel, die gemeindlichen 
Dienstleistungen nur online für die Adressaten der Gemeinde verfügbar zu machen.  
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II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Inanspruchnahme von Ermächtigungen): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Inanspruchnahme von Ermächtigungen bei Aufgabenerfüllung): 
 
Bei den im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen ist die zeitliche Bindung an das Haus-
haltsjahr sowie die sachliche Bindung an den vorgesehenen Zweck einzuhalten, soweit dafür nicht Ausnahmen 
zugelassen worden sind. Der Begriff "Ermächtigung" ist grundsätzlich auf alle Haushaltspositionen im gemeindli-
chen Haushaltsplan ausgerichtet, aufgrund derer die gemeindliche Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr mit haus-
haltswirtschaftlichen Auswirkungen möglich wird. Für bestehende rechtliche Gegebenheiten wird dabei aufge-
zeigt, in welcher haushaltswirtschaftlichen Größenordnung die Gemeinde ihre Verpflichtungen erfüllen will oder 
ihre Ansprüche verwirklichen will. Im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung sollte bei der Verwendung 
des Begriffes "Ermächtigungen" aus Gründen der Klarheit und Nachvollziehbarkeit immer ergänzt werden, ob es 
sich bei den gemeindlichen Geschäftsvorfällen um Ermächtigungen für Aufwendungen oder Auszahlungen oder 
um Ermächtigungen für Erträge oder Einzahlungen handelt.  
 
Ein besonderer Umgang mit Aufwendungen und Auszahlungen ist haushaltsrechtlich in der Vorschrift über Er-
mächtigungsübertragungen verankert (vgl. § 22 GemHVO NRW). Es ist für deren Ermächtigungen eine generelle 
Übertragbarkeit i.V.m. dem Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit zugelassen worden, um Einschränkungen in der 
gemeindlichen Aufgabenerfüllung zu vermeiden. Mit dem Ablauf des Haushaltsjahres verlieren die Ermächtigun-
gen im gemeindlichen Haushaltplan ihre Gültigkeit. Für Erträge oder Einzahlungen bei der Gemeinde bedarf es 
einer solchen Regelung nicht. Bei diesen Ermächtigungen muss jedoch die Zweckbindung über das Haushalts-
jahr hinaus gesichert werden, wenn die Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweck-
gebunden sind. Eine sachliche Bindung besteht auch bei den Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen 
oder von Auszahlungen, wenn diese noch nicht vollständig in Anspruch genommen worden sind, aber im folgen-
den Haushaltsjahr noch ein Bedarf dafür besteht.  
 
Der Begriff „Inanspruchnahme“ beginnt bei den Haushaltspositionen im gemeindlichen Haushaltsplan nicht erst 
mit den tatsächlichen Leistungen der Gemeinde, sondern bereits mit den Auftragsvergaben und sonstigen Bin-
dungen der Gemeinde, weil hierdurch Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Gemeinde begründet wer-
den. Mit solchen Maßnahmen wird über die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen verfügt bzw. der ge-
meindliche Haushaltsplan ausgeführt. Die wirtschaftliche Haushaltsführung macht es dabei unter Berücksichti-
gung der Aufgabenerfüllung erforderlich, die Inanspruchnahme der Ermächtigungen so lange zurückzustellen, wie 
es die Aufgabenerfüllung der Gemeinde erfordert. Daher ist es am Ende eines Haushaltsjahres unzulässig, noch 
nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen nur deswegen auszuschöpfen, weil die Haushaltsmittel dann als 
erspart gelten und die Verfügbarkeit volumenmäßig reduziert wird. Insgesamt gilt, dass die im gemeindlichen 
Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen nur dann in Anspruch genommen werden dürfen, wenn dafür ein 
sich aus der Aufgabenerfüllung heraus ergebender Grund vorliegt. 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Überwachung der Inanspruchnahme von Ermächtigungen):  
 
1.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft bildet die Grundlage für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Sie 
muss für ihre Bürger die sachgerechten Leistungen erbringen und die Einrichtungen schaffen, die von der örtli-
chen Gemeinschaft zur Sicherung eines möglichst hohen Lebensstandards und zur Wahrung einer weitgehenden 
Gleichheit der Lebensverhältnisse in allen Gebieten benötigt werden. Die gemeindliche Verwaltung hat dabei 
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darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Kosten der Leistungen und der Einrichtungen letztlich von den Bürgern 
getragen werden. Es genügt daher nicht, nur bei der Aufstellung des gemeindlichen Haushaltsplans die allgemei-
nen Haushaltsgrundsätze zu beachten. Diese Sachlage macht es erforderlich, auch die Inanspruchnahme der 
haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen des Haushaltsplans zu überwachen. Im NKF wurde deshalb nicht auf 
eine solche Vorgabe verzichtet. Die Pflicht der Gemeinde zum wirtschaftlichen und sparsamen Handeln beinhal-
tet auch das Erfordernis, sich stetig (auch unterjährig) ausreichende Kenntnisse über den Stand der Haushalts-
wirtschaft zu verschaffen.  
 
 
1.2.2 Die Umsetzung der Überwachung 
 
Die Gemeinde hat in eigener Verantwortung und Entscheidungsfreiheit die örtliche Überwachung zu konkretisie-
ren, denn der Begriff „Überwachung“ ist haushaltsrechtlich nicht näher definiert worden. Darunter sind die ge-
meindlichen Maßnahmen zu verstehen, die eine Beurteilung bzw. Kontrolle der Einhaltung der im Haushaltsplan 
der Gemeinde veranschlagten Ermächtigungen im Rahmen der Verwaltungstätigkeit ermöglichen. Dabei ist zu 
beachten, dass die Inanspruchnahme von Ermächtigungen im Haushaltsplan i.d.R. nicht erst durch den Bu-
chungsvorgang in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung erfolgt. Sie beginnt liegt vielmehr bereits mit der Ertei-
lung von Aufträgen, den Abschluss von Verträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften, die zur Umsetzung der ge-
planten Maßnahmen erforderlich sind. Durch solche Tätigkeiten wird die örtliche Verfügbarkeit einzelner haus-
haltswirtschaftlicher Ermächtigungen bereits beschränkt. Es kann aber auch die in den Vorjahren vorgenommene 
Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen zulasten des folgenden Haushaltsjahres die Verfügbarkeit 
beschränken.  
 
Es gilt daher, in geeigneter Weise festzulegen, zu welchen Zeitpunkten von der Gemeinde und wie oft (regelmä-
ßig und/oder anlassbezogen) im Haushaltsjahr eine förmliche Überwachung unter Einsatz geeigneter Instrumente 
erfolgen soll, z. B. auch in Form einer Verfügbarkeitskontrolle. Für die Umsetzung der Überwachung ist auch die 
Komponente „Prüfung“ zu berücksichtigen und örtlich auszugestalten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Kontrolle der Einziehung von gemeindlichen Ansprüchen (Forderungen) zur haushaltsmäßigen Überwachung 
gehört. Ebenso stellt die Kontrolle der Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtungen, z. B. die Tilgung von Schul-
den, eine Überwachungsaufgabe dar.  
 
Die örtliche Überwachung soll insgesamt dazu beitragen, die Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit bei der Ausfüh-
rung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu gewährleisten. Mit dieser Zielsetzung sind unmittelbar Prüfungs-
aufgaben verbunden. Die örtliche Rechnungsprüfung hat deshalb u.a. die Aufgabe, die Vorgänge in der Finanz-
buchhaltung laufend zu prüfen (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 4 GO NRW). Es sollte daher möglichst vermieden 
werden, dass gegen die Gemeinde ein Zwangsvollstreckungsverfahren wegen einer Geldforderung eingeleitet 
wird und der Gläubiger der Gemeinde dafür eine Zulassungsverfügung bei der Aufsichtsbehörde beantragen 
muss (vgl. § 128 Absatz 1 GO NRW).  
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Überwachung der Verpflichtungsermächtigungen): 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, die Inanspruchnahme der im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagten Ver-
pflichtungsermächtigungen zu überwachen. Eine Verpflichtungsermächtigung liegt vor, wenn durch eine Veran-
schlagung im Haushaltsplan eines Haushaltsjahres der Rat der Gemeinde die gemeindliche Verwaltung ermäch-
tigt, bereits im Haushaltsjahr neue Verpflichtungen einzugehen, die zur Leistung von Auszahlungen aus der In-
vestitionstätigkeit in künftigen Haushaltsjahren führen. Mit der Einbeziehung von Verpflichtungsermächtigungen in 
den Haushaltsplan hat der Rat die Möglichkeit, bei der Beratung des Haushalts die schon voraussehbaren liquidi-
tätsmäßigen Belastungen der künftigen Haushaltsjahre aus begonnenen Investitionsmaßnahmen in seine Ent-
scheidung einzubeziehen, z. B. unter Betrachtung der Schulden und des künftigen Kreditbedarfs.  
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Aufgrund der Bedeutung der gemeindlichen Verpflichtungen für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde in künfti-
gen Haushaltsjahren ist die ausdrückliche Festlegung bzw. der Verweis auf Satz 1 und 2 der Vorschrift geboten. 
Die Gemeinde darf danach die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch 
nehmen, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Sie außerdem die Inanspruchnahme der Verpflichtungser-
mächtigungen zu überwachen. Die Gemeinde muss dazu in eigener Verantwortung geeignete Maßnahmen er-
greifen, um diese Gebote einzuhalten, z. B. eine Zustimmung des Kämmerers, wenn die Fachbereiche der ge-
meindlichen Verwaltung neue Verpflichtungen in investiven Angelegenheiten eingehen wollen. 
 
Die Vorgabe der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen schließt aber das Eingehen von anderen 
Verpflichtungen durch die Gemeinde, für die keine Ermächtigungen veranschlagt wurden oder auch nicht veran-
schlagt werden müssen, nicht aus. Insbesondere auf dem Gebiet der laufenden Verwaltung werden vielfach 
Rechtsgeschäfte abgeschlossen, die auch noch Aufwendungen in späteren Jahren zur Folge haben, z. B. die 
Einstellung von Beschäftigten, Miet- oder Pachtverträge u.a. Derartigen Verpflichtungen der Gemeinde gehen 
oftmals auch Ratsbeschlüsse voraus. Neue Verpflichtungen der Gemeinde, die der gemeindlichen Investitionstä-
tigkeit zuzurechnen sind, unterliegen nicht der Überwachung nach dieser Vorschrift. 
 
 
1.4 Zu Satz 4 (Bereitstellung von Finanzmitteln für Investitionen): 
 
Für die Gemeinde besteht die grundsätzliche Verpflichtung, die Finanzierung der Investitionen sicherzustellen 
(vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW). Für den Zeitpunkt der Inanspruchnahme der im Finanzplan veranschlagten Er-
mächtigungen für Investitionen muss daher die rechtzeitige Bereitstellung der benötigten Finanzmittel gesichert 
sein. Von einer rechtzeitigen Bereitstellung dieser Finanzmittel kann i.d.R. ausgegangen werden, wenn bis zum 
Zeitpunkt der Leistung der Investitionsauszahlungen bei der Gemeinde die dafür vorgesehenen Finanzmittel 
(Deckungsmittel) verfügbar bzw. bei der Gemeinde eingegangen sind. Die Sicherung der rechtzeitigen Bereitstel-
lung der Finanzmittel soll auch unter Berücksichtigung der ggf. von Dritten zugesagten oder gewährten Zuwen-
dungen erfolgen. Bei der Prüfung, ob eine rechtzeitige Verfügbarkeit der Finanzmittel möglich ist, soll auch der 
Ausführungsstand der gemeindlichen Investition betrachtet werden. 
 
In diesem Zusammenhang sind auch die Bestimmungen über gemeindliche Investitionen in § 14 GemHVO NRW, 
über die Gesamtdeckung in § 20 GemHVO NRW und über die Kreditaufnahme in § 86 GO NRW zu beachten. 
Aber auch weitere gemeindliche Vorschriften können für die Bereitstellung der Finanzierung von Investitionen 
betroffen sein, z. B. der § 83 GO NRW, wenn ein außerplanmäßiger Auszahlungsbedarf entstanden ist. Die Mit-
telbereitstellung bei Investitionen kann auch wiederum zum Eingehen neuer Verpflichtungen zulasten künftiger 
Haushaltsjahre führen. In die Prüfung der Bereitstellung von Finanzmitteln für Investitionen sind daher unter-
schiedliche Aspekte einzubeziehen.  
 
Eine rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel für Investitionen kann dann nicht als gesichert angesehen wer-
den, wenn die Gemeinde eine Zuwendung beantragt hat, ihr diese aber noch nicht bewilligt worden ist. Eine sol-
che Sachlage kann oftmals in Zuwendungsverfahren des Landes auftreten. Mit dem dann ggf. möglichen „vorzei-
tigen Maßnahmebeginn“ wird bestätigt, dass die Gemeinde mit der Investitionsmaßnahme beginnen kann, ohne 
dass ihr deswegen die beantragte Zuwendung versagt wird. Ein Anspruch auf die beantragte Zuwendung entsteht 
dagegen nicht durch ein solches Einverständnis des Zuwendungsgebers nicht..   
 
 
1.5 Zu Satz 5 (Bereitstellung und Finanzierung laufender Maßnahmen): 
 
Die Gemeinde hat nach der Vorschrift darauf zu achten, dass durch die Inanspruchnahme der Ermächtigungen 
für Investitionen die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt wird. Die Vor-
schrift steht im Zusammenhang mit dem Haushaltsgrundsatz der Liquiditätssicherung und der Vorgabe, die Fi-
nanzierung der Investitionen sicherzustellen“. Der Begriff „Liquidität“ umfasst dabei die Fähigkeit der Gemeinde, 
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ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen. Eine solche gesetzliche Ver-
pflichtung der Gemeinde bedingt eine angemessene Liquiditätsplanung, weil eine Sicherstellung der Zahlungsfä-
higkeit der Gemeinde sowie die Finanzierung der Investitionen nur durch erreicht werden kann (vgl. § 30 Absatz 6 
GemHVO NRW).  
 
Die gemeindliche Liquiditätsplanung unterstützt die Prüfung des Vorhandenseins liquider Mittel zu den Zahlungs-
zeitpunkten, zu denen auch die Eigenmittel der Gemeinde gehören, die ihr vielfach als "allgemeine Deckungsmit-
tel" gezahlt werden. Bei der Inanspruchnahme allgemeiner Deckungsmittel für neue investive Maßnahmen muss 
die Gemeinde insbesondere daher auch darauf achten, dass dadurch die Weiterführung bereits begonnener 
Maßnahmen nicht beeinträchtigt wird. Daraus ergibt sich, dass allgemeine Deckungsmittel zunächst für die Wei-
terführung von bereits laufenden Maßnahmen eingesetzt werden müssen, bevor diese Finanzmittel für neue 
Investitionsmaßnahmen genutzt werden können. In besonderen Einzelfällen kann es davon Ausnahmen geben, 
wenn z. B. der Beginn einer neuen Investitionsmaßnahme wichtig und vordringlich ist und die Fortführung laufen-
der Investitionsmaßnahmen ohne wirtschaftliche Schäden unterbrochen werden kann.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Ausnahme vom Bruttoprinzip für Abgaben): 
 
2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Das NKF beinhaltet die grundsätzliche Vorgabe für die Gemeinde, die Periodenabgrenzung sowie das Bruttoprin-
zip anzuwenden. Die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen sind deshalb in ihrer voraussichtlichen Höhe in 
dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (vgl. § 11 GemHVO NRW). Mit der 
ausdrücklichen Bestimmung, dass Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die die Ge-
meinde zurückzuzahlen hat, bei den Erträgen abzusetzen sind, wird haushaltsrechtlich eine wichtige Ausnahme 
vom Bruttoprinzip zugelassen. Die Regelung soll dem Umstand der haushaltswirtschaftlichen Praxis der Gemein-
den Rechnung tragen, dass die Erhebung von Abgaben und deren endgültige Abrechnung regelmäßig nicht in 
einem Haushaltsjahr erfolgen können und eine sachgerechte Aufteilung auf mehrere Haushaltsjahre auf erhebli-
che Schwierigkeiten stößt. Das ansonsten anzuwendende Bruttoprinzip soll bei den wichtigen Arten der gemeind-
lichen Finanzmittelbeschaffung nicht zu vermehrter Verwaltungsarbeit führen. 
 
Es hat sich in der Vergangenheit bewährt, dass gemeindliche Erstattungen von zu viel berechneten und gezahl-
ten Beträgen auch haushaltswirtschaftlich mit den späteren Zahlungen verrechnet werden können, insbesondere 
in den Fällen, in denen es sich um eine andauernde, regelmäßig wiederkehrende Leistungspflicht des Dritten 
handelt. Für die gemeindliche Haushaltsplanung bedeutet dies, dass die Abgaben, z. B. Steuern, Gebühren und 
Beiträge, die abgabeähnlichen Erträge und die allgemeinen Zuweisungen mit ihrem voraussichtlichen Nettobetrag 
zu ergebnismäßig veranschlagen sind, der nach Abzug der vorhersehbaren Erstattungen als voraussichtlicher 
Ertrag der Gemeinde verbleibt. In der Vorschrift steht nicht der periodengerechten Ressourcenzuordnung in der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde entgegen. 
 
Die Anwendung des Nettoprinzips gilt dabei auch für den gemeindlichen Finanzplan. Die Veranschlagungsvorga-
ben für die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen der Gemeinde sind deshalb entsprechend auch bei 
der Veranschlagung der mit zusammenhängenden Zahlungen im gemeindlichen Finanzplan zu beachten. Vom 
Gesetzgeber ist die gleichzeitige Anwendung des Netto-Prinzips für die artenbezogenen Zahlungen nicht ausge-
schlossen worden. Außerdem ist die Vorschrift nicht nur auf die Bewirtschaftung des gemeindlichen Haushalts 
anwendbar. Sie ist entsprechend bereits bei der gemeindlichen Haushaltsplanung zu beachten. Im Rahmen der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft kommt es auch immer auf die Zwecke und Ziele des Regelungsinhalts an und 
nicht allein auf die Einordnung einer Bestimmung in die Gemeindehaushaltsverordnung oder auf die Bezeichnung 
einer haushaltsrechtlichen Vorschrift.  
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2.2 Die haushaltsmäßige Zuordnung der Erhebung von Steuern  
 
2.2.1 Die Zuordnung nach dem Erfüllungszeitpunkt 
 
Eine Steuerpflicht gegenüber der Gemeinde entsteht i.d.R. wirtschaftlich in dem Jahr, für das aus Sicht der Ge-
meinde als Steuerberechtigte eine Veranlagung vorgenommen wird. Für die Erhebung der einzelnen Steuerarten 
definieren die jeweiligen Gesetze oder Satzungen abstrakte Tatbestände, die einen Anspruch der Gemeinde 
begründen und die Voraussetzungen des Entstehens festlegen. Ein abstrakter Anspruch ist jedoch allein nicht 
ausreichend, damit von der Gemeinde eine Steuer erhoben und ein Ertrag realisiert werden kann. Es bedarf 
vielmehr einer konkreten Festsetzung durch einen gemeindlichen Leistungsbescheid, durch den der Steuerpflich-
tige zur Erfüllung seiner Pflicht konkret herangezogen wird. Mit dieser Sachlage wird der gemeindliche Anspruch 
verwirklicht und ein wertbegründender Tatbestand im Sinne des Realisationsprinzips geschaffen. 
 
Das öffentlich-rechtliche Handeln der Gemeinden gebietet ein haushaltswirtschaftliches Handeln, aufgrund des-
sen die Steuererträge erst nach der Verwirklichung der Anspruchstatbestände (nach konkreter Feststellung) er-
hoben werden. Es soll zudem gemeindeübergreifend nach der gleichen Art und Weise verfahren werden, sodass 
die Erträge dem Haushaltsjahr zugeordnet werden, in dem die Leistungspflicht des Dritten rechtsverbindlich be-
steht. Die Steuererträge der Gemeinde sollen daher dem Haushaltsjahr, in dem auf Basis der Bemessungsgrund-
lage die Steuerpflicht durch einen gemeindlichen Heranziehungsbescheid (Leistungsbescheid als Rechtsakt) 
festgesetzt bzw. die Steuererträge realisiert werden können, zugerechnet werden (Erfüllungszeitpunkt). Auf die 
Bestandskraft bzw. Rechtskraft des gemeindlichen Bescheides kommt es dabei nicht an. Der Erfüllungszeitpunkt 
muss dabei nicht mit dem Zahlungszeitpunkt identisch sein. 
 
Der Ausgangspunkt für die Zuordnung ist vielmehr die rechtliche Entstehung durch Erlass eines Verwaltungsak-
tes als Ausdruck der Willenserklärung der Gemeinde bei steuerrechtlichen Geschäftsvorfällen. Erst zu diesem 
Zeitpunkt entstehen die Leistungspflicht des Steuerpflichtigen und der wertbegründende Tatbestand (Realisati-
onszeitpunkt). Der Erfüllungszeitpunkt muss dazu nicht mit dem eingeräumten Zahlungszeitpunkt identisch sein. 
Eine solche Verfahrensweise ist u.a. auch wegen des Problems, dass ein möglicher Ertrag nicht zuverlässig in 
dem Haushaltsjahr, in dem die wirtschaftliche Ursache entsteht, gemessen werden kann, sondern erst in einem 
späteren Haushaltsjahr, sachgerecht.  
 
Erst zu diesem Zeitpunkt, in dem die Gemeinde ihren Leistungsbescheid erlässt, ist die interne Steuerermittlung 
abgeschlossen und ein daraus entstehender Ertrag für die Gemeinde realisierbar. Daher entsteht objektiv be-
trachtet das Ressourcenaufkommen, weil dieses durch einen Leistungsbescheid (Rechtsakt) objektiviert und ein 
wertbegründender Tatbestand geschaffen wird. I.d.R. ist auch erst in diesem Rahmen bzw. zu diesem Zeitpunkt 
das Ressourcenaufkommen verlässlich bewertbar. Die haushaltswirtschaftliche Festlegung der Zuordnung von 
Steuererträgen nach dem Erfüllungszeitpunkt, der im betreffenden Leistungsbescheid festgesetzt wurde, ist auch 
wegen der Notwendigkeit einer einheitlichen Handhabung sowie aus Gründen der Vereinfachung sachgerecht. 
Sie folgt vorrangig dem Bestehen eines gemeindlichen Rechtsanspruchs und dem wertbegründenden Tatbestand 
und nicht ausschließlich nach dem Prinzip der ungewissen wirtschaftlichen Verursachung.  
 
Diese haushaltsmäßige Zuordnung ist aber auch unter Berücksichtigung des gesetzlich bestimmten jährlichen 
Haushaltsausgleichs sowie des gemeindlichen Finanzausgleichs erforderlich, um möglichst vergleichbare Aus-
gangsverhältnisse bei den Gemeinden zu gewährleisten, z. B. für die Ermittlung der Steuerkraft. Die beschriebe-
ne haushaltswirtschaftliche Zuordnung von Steuererträgen trägt der periodenbezogenen Zuordnung im Sinne des 
NKF in ausreichendem Maße Rechnung. Das haushaltsmäßige Zuordnungsprinzip ist sowohl bei Festsetzungs-
bescheiden als auch bei Vorauszahlungsbescheiden anzuwenden.  
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2.2.2 Die Ertragszuordnung bei Vorauszahlungsbescheiden 
 
Bei Vorauszahlungsbescheiden der Gemeinde ist die festgelegte Steuerzahlung zu einem Erfüllungszeitpunkt 
oder mehreren im gemeindlichen Leistungsbescheid enthaltenen Erfüllungszeitpunkten ertragswirksam zu ver-
einnahmen. Erst dann entstehen die Leistungspflicht und der wertbegründende Tatbestand für die Gemeinde. 
Sofern die Festsetzung im gemeindlichen Bescheid mehrere Erfüllungszeitpunkte im gleichen Haushaltsjahr be-
stimmt, muss der insgesamt erzielbare Ertrag jedoch nicht unterjährig nach den einzelnen Erfüllungsterminen in 
Teilbeträge aufgeteilt und entsprechend ertragswirksam werden.  
 
Der jahresbezogene Ertrag kann vielmehr bereits im Zeitpunkt der Festsetzung vollständig ergebniswirksam er-
fasst werden. In den Fällen, in denen von der Gemeinde ein Leistungsbescheid für die Zukunft mit Erfüllungster-
minen, z. B. im folgenden Haushaltsjahr, erlassen wird, muss der Ertrag dem Haushaltsjahr zugerechnet werden, 
in dem die Erfüllungszeitpunkte liegen. In solchen Fällen kommt für die haushaltsmäßige Zuordnung des ge-
meindlichen Ertrages nicht der Zeitpunkt der Festsetzung der Steuerpflicht im Leistungsbescheid in Betracht. Der 
Erfüllungszeitpunkt kann dabei mit dem Zahlungszeitpunkt identisch sein. 
 
 
2.2.3 Die Ertragszuordnung bei Festsetzungsbescheiden 
 
Bei Festsetzungsbescheiden der Gemeinde (auch Nachzahlungs- oder Rückforderungsbescheide) führt die end-
gültige Festsetzung dazu, dass eine Zuordnung i.d.R. zu dem Haushaltsjahr vorzunehmen ist, in dem der endgül-
tige Leistungsbescheid ergeht. Der Erfüllungszeitpunkt liegt i.d.R. in der Vergangenheit, wird aber erst im Zeit-
punkt des Leistungsbescheides von der Gemeinde ausreichend konkretisiert. Dadurch entstehen die Leistungs-
pflicht des Steuerpflichtigen und der wertbegründende Tatbestand im Sinne des Realisationsprinzips. In den 
Fällen, in denen mit dem Leistungsbescheid z. B. eine Nachzahlung gefordert wird, kann diese mit der Bekannt-
gabe des Bescheides unter Beachtung des Erfüllungszeitpunktes ertragswirksam gebucht werden.  
 
Diese Sachlage gilt entsprechend, wenn die Gemeinde aufgrund der vorgenommenen endgültigen Festsetzung 
der Steuerpflicht in ihrem Leistungsbescheid einen Betrag zu erstatten hat. Im Rahmen des Jahresabschlusses 
ist dabei auch das Wertaufhellungsgebot zu beachten. Der Erfüllungszeit kann dabei in den Leistungsbescheiden 
der Gemeinde für vergangene Jahre festgesetzt werden und auf den letzten Abschlussstichtag bezogen werden, 
zu dem noch kein Jahresabschluss unter Einhaltung der Aufstellungsfrist 31. März besteht. Der davon abwei-
chende, in der Zukunft liegende Zahlungstermin steht dieser Verfahrensweise nicht entgegen.     
 
 
2.2.4 Das Wertaufhellungsgebot bei der Steuererhebung 
 
Die haushaltsrechtliche Periodenabgrenzung gilt auch für gemeindliche Steuererträge, die aufgrund von Leis-
tungsbescheiden der Gemeinde erzielt werden. Bei der Zuordnung des Ertrages zu einem Haushaltsjahr ist 
grundsätzlich auf den Erfüllungszeitpunkt abzustellen, der in dem jeweiligen Leistungsbescheid der Gemeinde 
festgesetzt worden ist. Sofern die Gemeinde noch keinen Leistungsbescheid für das abgelaufene Haushaltsjahr 
erlassen hat und in der gesetzlichen Aufstellungszeit des gemeindlichen Jahresabschlusses noch Erkenntnisse 
dazu gewinnt, sind diese Informationen von der Gemeinde zu berücksichtigen, wenn der Leistungsbescheid von 
ihr innerhalb dieser Zeit erlassen wird (vgl. § 95 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
Die Anwendung des Wertaufhellungsprinzips bei Leistungsbescheiden der Gemeinde ist auf den Aufstellungszeit-
raum von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres begrenzt. Ohne diese Fristsetzung für die Anwendung 
des Wertaufholungsprinzips läge es im Belieben der Gemeinde, örtliche Informationen zu berücksichtigen, wenn 
diese sich auf Gegebenheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr beziehen (wertaufhellende Informationen). Die 
gesetzliche Frist dient daher auch dazu, die Gemeinde davon abzuhalten, auf mögliche Erkenntnisse in einer 
unbestimmten Zeit zu hoffen, um das Erträge aus der Steuererhebung noch stärker nach eigenen Wünschen 
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haushaltsjahrbezogen zuzuordnen. Der Grundsatz der Haushaltswahrheit verlangt, dass die Anwendung des 
Prinzips der Wertaufhellung durch die Gemeinden willkürfrei erfolgen muss.  
 
 
2.3 Die Festsetzung von Gebühren  
 
Die gemeindlichen Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell 
zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um i.d.R. die Kos-
ten der erbrachten öffentlichen Leistung zu decken. Die Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruch-
nahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Die Benutzungsgebühren sind demgegenüber Entgelte 
für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistun-
gen. Die Ansprüche der Gemeinde auf Gebühren werden i.d.R. zu dem Zeitpunkt wirtschaftlich ertragswirksam, 
zu dem die Gemeinde ihre Leistung erbracht hat und ihr ein Anspruch auf eine geldliche Gegenleistung zusteht. 
Die Gemeinde hat muss dann aber noch durch einen Gebührenbescheid ihren Anspruch geltend machen. 
 
Bei einem Gebührenbescheid der Gemeinde für die Zukunft soll bezogen auf den im gemeindlichen Bescheid 
aufgeführten Leistungszeitraum, dem Haushaltsjahr ein Ertrag zugerechnet werden, weil der Leistungszeitraum 
den Realisationszeitpunkt darstellt. Sofern dabei eine mehrmalige unterjährige Zahlungspflicht bestimmt wird, z. 
B. bei Kindergartenbeiträgen, erfordert diese Sachlage keine monatliche Buchung der anteiligen Erträge. Es kann 
der Gesamtertrag insgesamt erfasst werden, wenn nicht wie beim Kindergartenjahr zwei Haushaltsjahre betroffen 
sind. In diesem Fall muss eine Aufteilung der Erträge auf das jeweils betroffene Haushaltsjahr erfolgen.  
 
In den Fällen, in denen durch die Gemeinde erst zu einem späteren Zeitpunkt die endgültige Gebührenfestset-
zung stattfindet und diese dazu führt, dass eine Nachzahlung gefordert wird, wird die Nachzahlung i.d.R. mit der 
Bekanntgabe des Bescheides ertragswirksam, sofern kein anderer Erfüllungszeitpunkt festgesetzt wird. Wegen 
der möglichen Anwendung des Prinzips der Wertaufhellung muss von der Gemeinde geklärt werden, ob der er-
zielte Ertrag ggf. dem abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen ist. Diese Vorgehensweise gilt ent-
sprechend, wenn die Gemeinde aufgrund ihrer Gebührenfestsetzung einem Dritten einen Betrag zu erstatten hat. 
Die Fälligkeit der Zahlung der Gebührenschuld oder einer Erstattung bzw. eine eingeräumte Zahlungsfrist ist 
dabei nicht ausschlaggebend für die wirtschaftliche Zuordnung von gemeindlichen Erträgen zu einem Haushalts-
jahr. Die Festsetzung von Gebühren in Form eines gemeindlichen Bescheides gebietet das öffentlich-rechtliche 
Handeln der Gemeinde.  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Abbildung der Bewirtschaftungsbestimmungen): 
 
3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Der Gemeinde obliegt die Pflicht, die für die Bewirtschaftung des gemeindlichen Haushalts festgelegten Sperr-
vermerke oder andere besondere Bestimmungen sind, soweit sie bereits bei der Aufstellung des gemeindlichen 
Haushaltsplans feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen. Diese Vorgabe soll 
dazu beitragen, dass der Haushaltsplan als Jahresprogramm der Gemeinde nicht nur entsprechend der veran-
schlagten Ermächtigungen von der gemeindlichen Verwaltung ausgeführt wird, sondern unter Beachtung der 
dazu erlassenen Bewirtschaftungsbestimmungen und anderer zweckbezogener Bestimmungen.  
 
In diesem Zusammenhang erhält der Rat im Rahmen des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen die 
notwendige Kenntnis über die vom Kämmerer und Bürgermeister vorgeschlagenen ergänzenden Bestimmungen, 
aber auch Beschränkungen, z. B. Sperrvermerke oder Zustimmungsvorbehalte. Der Rat kann solche Bestimmun-
gen im Rahmen seines Budgetrechts übernehmen, sie aber auch ändern oder ergänzen. Er kann aber auch wei-
tere oder andere Vorgaben machen, die aus seiner Sicht notwendig sind. 
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3.2 Die Angaben im gemeindlichen Haushaltsplan 
 
Die wichtigste Funktion des Haushaltsplans der Gemeinde ist nach wie vor die Festlegung der sachlichen Er-
mächtigungen durch den Rat unter Angabe der Haushaltsposition und des Betrages, eingeordnet in die örtlich 
abgegrenzten produktorientierten und steuerungsrelevanten Teilpläne im Haushaltsplan. In den Teilplänen wer-
den die darauf ausgerichteten Bewirtschaftungsbestimmungen und andere zweckbezogene Bestimmungen in 
den Teilergebnisplänen verankert, sofern davon die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen betroffen sind. In 
die Teilfinanzpläne werden die auf die Einzahlungen und Auszahlungen ausgerichteten Bewirtschaftungsbestim-
mungen aufgenommen. Dabei können solche Festlegungen auch auf einzelne Investitionsmaßnahmen der Ge-
meinde bezogen sein, denn diese Maßnahmen sind oberhalb der vom Rat der Gemeinde festgelegten Wertgren-
ze separat darzustellen.  
 
Als andere zweckbezogene Bestimmungen, die im gemeindlichen Haushaltsplan anzugeben sind, gehören z. B. 
die auf die Teilpläne bezogenen festgelegten Ziele und Leistungskennzahlen. Die Integration von Leistungsvor-
gaben (Outputorientierung) in das System der gemeindlichen Steuerung und Rechenschaft führt zu weiteren 
inhaltlichen Abbildungen in den Teilplänen als Planungsinstrumente. Die Festlegungen von Zielen für das haus-
haltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde und von Messgrößen für die Zielerreichung sind ein wichtiger Be-
standteil des neuen Haushaltsplans. Die nähere Ausgestaltung von Zielen und Leistungskennzahlen bleibt aber 
der Gemeinde überlassen.  
 
Mit Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung tritt dann eine wirksame Bindung der gemeindlichen Verwal-
tung an den Willen des Rates und an den gemeindlichen Haushaltsplan ein. Eine Vielzahl von Vorschriften und 
von der Gemeinde erlassenen Bewirtschaftungsregelungen stellen dann die Maßgaben für die Ausführung des 
gemeindlichen Haushaltsplans dar. Der gemeindliche Haushaltsplan bleibt daher die Grundlage für die Haus-
haltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften für die Haushaltsfüh-
rung der Gemeinde im Haushaltsjahr verbindlich (vgl. § 79 Absatz 3 Satz 1 GO NRW). 
 
 
3.3 Die Angaben in der gemeindlichen Haushaltssatzung 
 
Die jährliche Haushaltssatzung der Gemeinde kann weitere ortsbezogene Vorschriften enthalten, wenn diese 
einen Bezug zur Haushaltswirtschaft der Gemeinde haben, für das jeweilige Haushaltsjahr von Bedeutung sind 
und nicht bereits Regelungsgegenstand einer anderen Satzung der Gemeinde sind, z. B. der Hauptsatzung (vgl. 
§ 78 Absatz 2 Satz 2 GO NRW. Diese Erweiterung der Haushaltssatzung ermöglicht, besondere örtliche Sach-
verhalte zu regeln, die von Bedeutung für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde im Haushaltsjahr sind. Als weite-
re Bestimmungen in der gemeindlichen Haushaltssatzung kommen daher Vorgaben in Betracht, die sich auf 
Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans (vgl. § 2 GemHVO NRW), auf Einzahlungen und Auszahlungen 
des Finanzplans (vgl. § 3 GemHVO NRW), auf den Stellenplan des Haushaltsjahres (vgl. § 8 GemHVO NRW) 
sowie auf das Haushaltssicherungskonzept (vgl. § 76 GO NRW i.V.m. § 5 GemHVO NRW) beziehen.  
 
Weitere ortsbezogene Vorschriften können erforderliche Vorbehalte für die Inanspruchnahme von Ermächtigun-
gen sein, z. B. das vorherige Einholen der Zustimmung des Kämmerers, die sich im Einzelfall auf die gesamte 
Ermächtigung oder einen Teil davon beziehen kann. Die Gemeinde muss sich bei der Ausgestaltung ortsbezoge-
ne Vorschriften im Rahmen des geltenden Haushaltsrechts bewegen. Sie muss dabei auch das Bepackungsver-
bot beachten, nach dem die Haushaltssatzung der Gemeinde nur zweckbezogene Bestimmungen zur Haushalts-
ausführung (sachliches Bepackungsverbot) sowie Bestimmungen enthalten darf, die nicht die Geltungsdauer der 
Haushaltssatzung überschreiten (zeitliches Bepackungsverbot). Von diesem Verbot sind z. B. nicht die Krediter-
mächtigungen und die Verpflichtungsermächtigungen betroffen, denn deren zeitliche Geltungsdauer ist durch den 
Gesetzgeber bestimmt worden. 
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4. Zu Absatz 4 (Überwachung der gemeindlichen Ansprüche und Verpflichtungen): 
 
4.1 Die Überwachung der Einziehung von Ansprüchen 
 
4.1.1 Allgemeine Bedingungen  
 
Für die Gemeinde besteht die haushaltsrechtliche die Verpflichtung, ihre privatrechtlich und öffentlich-rechtlich 
bestehenden Ansprüche gegenüber Dritten vollständig zu erfassen. Sie soll ihre Ansprüche im Grundsatz ständig 
dahin gehend überprüfen, ob auch die notwendigen rechtlichen Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ansprüche 
zeitgerecht getroffen worden sind. Zu den Vorgaben aus der Vorschrift gehört auch die Pflicht Gemeinde die 
Kosten der von der Gemeinde vorgehaltenen Einrichtungen, die ganz oder zum Teil durch Gebühren oder Entgel-
te gedeckt werden, regelmäßig zuüberprüfen. In diese Prüfung ist auch die Fragestellung einzubeziehen, ob die 
Entwicklung der Kosten nicht eine Anpassung der Abgabensätze und Entgelte notwendig macht.  
 
Zu der allgemeinen und der haushaltsmäßigen Sicherung der gemeindlichen Ansprüche gehört aber auch die 
Schaffung der dafür notwendigen technischen Voraussetzungen vor Ort, damit die der Gemeinde zustehenden 
Finanzmittel auch als Einzahlungen von den Schuldnern angenommen werden können. Die Vorschrift dient ins-
gesamt der Abwicklung und Sicherung bestehender gemeindlicher Ansprüche. Sie hat nicht die ggf. notwendigen 
örtlichen Maßnahmen im Falle des Eintritts eines Schadens zum Gegenstand, z. B. die Einleitung und Prüfung 
von Haftungs- und Schadensersatzansprüchen der Gemeinde und deren Geltendmachung gegenüber einem 
Dritten als möglichen Verursacher.  
 
Die „Überwachungsaufgabe“ nach dieser Vorschrift steht aber auch im Zusammenhang mit den Vorgaben, dass 
die Gemeinde eine angemessene Liquiditätsplanung vorzunehmen und ihre Finanzmittel eigenverantwortlich zu 
beschaffen hat (vgl. §§ 77 und 89 GO NRW). Sie dient daher auch der Sicherstellung der gemeindlichen Zah-
lungsfähigkeit, die auch mit der Einziehung von gemeindlichen Ansprüchen erreicht werden soll. Sofern die Ge-
meinde am Abschlussstichtag des Haushaltsjahres die ihr zustehenden Ansprüche noch nicht eingezogen hat, 
sind diese als gemeindliche Forderungen in der Bilanz anzusetzen (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 2.2 GemHVO 
NRW). Die Gemeinde sollte dabei durch Zusatzangaben verdeutlichen, welche Ertragsarten und Zahlungsarten 
davon betroffen sind (vgl. §§ 2 und 3 GemHVO NRW). 
 
 
4.1.2 Das Mahnwesen 
 
Zur ordnungsgemäßen Überwachung der gemeindlichen Ansprüche gehört auch ein geeignetes und effektiv 
arbeitendes Mahnwesen. Der zwangsweisen Einziehung muss nicht notwendigerweise eine Mahnung vorausge-
hen. Eine Mahnung sollte aber vorgenommen werden, wenn dafür keine Hinderungsgründe bestehen. Die Ge-
meinde kann vor der Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen den Zahlungspflichtigen mahnen bzw. an seine 
ausstehenden Zahlungen erinnern, um ggf. auf einfache Art ihre Ansprüche erfüllt zu bekommen. Mit der Mah-
nung als Zahlungserinnerung der Gemeinde können dem Zahlungspflichtigen noch einmal individuell die zur 
Zahlung fälligen Beträge unter Hinweis auf die Fälligkeitstermine benannt und er nochmals zur Leistung der Zah-
lung aufgefordert werden.  
 
Der Umgang mit den Schuldnern der Gemeinde erfordert vielfältige Kenntnisse und Fähigkeiten unterschiedlicher 
Art. Die für solche Aufgaben nach dem Verwaltungsvollstreckungsrecht zu bestimmende zentrale Stelle bei der 
Gemeinde soll dabei eine Zusammenführung ermöglichen, um einen Überblick über die betroffenen Adressaten 
der Gemeinde mit deren persönlichen Daten und Verhältnisse zu erhalten, um effektiv die Ansprüche der Ge-
meinde auch durchsetzen zu können. Es bietet sich dazu an, diese Stelle vor Ort der gemeindlichen Finanzbuch-
haltung zuzuordnen.         
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4.1.3 Die zwangsweise Einziehung 
 
Die Vorschrift enthält das Gebot, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Ansprüche der Gemeinde 
vollständig erfasst, rechtzeitig geltend gemacht und eingezogen werden. Es führt zur Aufgabe der Gemeinde, ggf. 
eine Einziehung zwangsweise zu veranlassen bzw. vorzunehmen. Dafür kommen das Verwaltungszwangsverfah-
ren und die gerichtliche Zwangsvollstreckung in Betracht. Im Rahmen der Einziehung kommt es jedoch nicht nur 
auf das Vorliegen aller Vollstreckungsvoraussetzungen an, sondern auch auf die Beurteilung, ob mit der Durch-
führung der zwangsweisen Einziehung auch der erhoffte Erfolg für die Gemeinde eintritt und keine Vollzugsdefizi-
te vor Ort bestehen.  
 
In diesem Zusammenhang ist insbesondere das Datenschutzrecht als Persönlichkeitsschutz zu beachten. Im 
Grundsatz darf eine Datenweitergabe an private Dritte nur durch die Gemeinde erfolgen, soweit es zur gemeindli-
chen Aufgabenwahrnehmung (Aufgabenerfüllung) zwingend erforderlich ist. Bei der Durchführung der Vollstre-
ckung mangelt es jedoch regelmäßig am Merkmal der Erforderlichkeit, sodass eine Einschaltung Dritter zur Erfül-
lung dieser gemeindlichen Aufgabe i.d.R. als nicht zulässig anzusehen ist. Die Weiterentwicklung des Vollstre-
ckungsrechts ab dem Jahre 2013 ist für die Einziehung gemeindlicher Ansprüche von Vorteil, wenn sie entspre-
chend genutzt wird. 
 
 
4.1.3.1 Das Verwaltungszwangsverfahren 
 
Seine gesetzliche Grundlage hat das Verwaltungszwangsverfahren im Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW). Es wird in erster Linie bei der Einziehung von öffentlich-rechtlichen 
Forderungen der Gemeinde angewendet. Hierbei gilt grundsätzlich, dass die gemeindlichen Forderungen zügig 
beizutreiben sind. Für die Erledigung der Vollstreckungsaufgaben hat die Gemeinde eine zentrale Stelle festzule-
gen (vgl. § 31 Absatz 2 Nummer 1.9 GemHVO NRW), die als Vollstreckungsbehörde nach § 2 Absatz 1 Nummer 
2 VwVG NRW tätig wird. Nach der gesetzlichen Regelung ist von der Gemeinde eine „zentrale Stelle“ zur Erledi-
gung der Vollstreckungsaufgaben zu bestimmen. Es ist daher innerhalb der Gemeinde eine dezentrale Erledi-
gung der Vollstreckungsaufgaben nicht zulässig. Es besteht sonst das Risiko, dass der gewünschte Erfolg nicht 
eintritt und die sonstigen Rahmenbedingungen das Zwangsverfahren beeinträchtigen.  
 
Der Vollstreckungsbehörde steht im Rahmen ihrer Tätigkeit ein Auswahlermessen zu, welche konkreten Vollstre-
ckungsmaßnahmen sie gegenüber einem Schuldner der Gemeinde durchführen will. Dabei sind insbesondere der 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und das öffentliche Interesse an der Vollstreckung zu beachten. Außerdem muss 
festgelegt werden, ob eine Forderungspfändung oder eine Sachpfändung vorgenommen werden soll. Das Ver-
waltungszwangsverfahren kann zudem nicht nur bei öffentlich-rechtlichen Forderungen zur Anwendung kommen. 
Es wurde zugelassen, dass auch bestimmte privatrechtliche Geldforderungen (der Gemeinde) im Verwaltungs-
zwangsverfahren beigetrieben werden (vgl. § 1 VO VwVG NRW). Darüber hinausgehende privatrechtliche Forde-
rungen müssen von der Gemeinde durch eine Einschaltung der nach der Zivilprozessordnung vorgesehenen 
Vollstreckungsstellen beigetrieben werden.  
 
Im Rahmen der Verwaltungsvollstreckung kann aber auch das Instrument der Amtshilfe zur Anwendung kommen 
(vgl. §§ 4 bis 8 VwVG NRW). Es stellt eine ergänzende Hilfe für die zuständige Vollstreckungsbehörde dar, die 
von einer anderen Behörde geleistet wird. Die Amtshilfe dient der Erleichterung, Beschleunigung und Verbilligung 
des Verwaltungsverfahrens. Die ersuchte Behörde wird dadurch aber nicht zum Vollstreckungsschuldner (Selbst-
schuldner, Haftungs- oder Duldungsschuldner) gegenüber der Gemeinde als ersuchende Behörde. Gleichwohl 
bestehen Finanzbeziehungen bzw. Zahlungsströme zwischen den beiden Behörden, bei denen die ersuchte 
Behörde jedoch nicht als wirtschaftlicher Eigentümer der einzuziehenden Finanzmittel anzusehen ist, sodass sich 
aus den Amtshilfeleistungen Dritter keine grundlegenden bilanziellen Änderungen für die Gemeinde ergeben.  
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Die erhaltenen Zahlungen aus der Amtshilfetätigkeit durch die ersuchte Vollstreckungsbehörde sind vielmehr als 
fremde Finanzmittel zu behandeln (vgl. § 16 GemHVO NRW). Aus diesen erhaltenen Zahlungen sind die Ansprü-
che der ersuchten Vollstreckungsbehörde zu separieren, die dieser wegen ihrer Vollstreckungstätigkeit als Ausla-
genersatz oder Gebühren zustehen. Aus dem Ersuchen um Amtshilfe durch eine Vollstreckungsbehörde entsteht 
kein Geschäftsvorfall, der als eigenständiger Sachverhalt durch die beiden beteiligten Vollstreckungsbehörden zu 
bilanzieren wäre. Die gemeindlichen Ansprüche gegenüber einem Dritten, die im Rahmen der Amtshilfe durchge-
setzt werden sollen, bleiben bei der Gemeinde als ersuchende Vollstreckungsbehörde i.d.R. in der Bilanz unter 
den Forderungen bestehen, bis diese erfüllt wurden, ggf. aus den durch die ersuchte Behörde eingezogenen 
Finanzmitteln.  
 
 
4.1.3.2 Die gerichtliche Zwangsvollstreckung 
 
Die gerichtliche Zwangsvollstreckung kommt insbesondere bei privatrechtlichen Geldforderungen in Betracht, die 
nicht nach der VO VwVG NRW eingezogen werden können. Die rechtliche Grundlage bietet dafür die Zivilpro-
zessordnung in der jeweils geltenden Fassung, z.Zt. das achte Buch „Zwangsvollstreckung“ mit den §§ 704 bis 
945 ZPO. Wie bei der Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen soll sich die Gemeinde auch bei dieser 
Form dafür einsetzen, dass die gemeindlichen Forderungen zügig beigetrieben werden. Mögliche Nachlässigkei-
ten können im Einzelfall bei Schuldnern, die mehrere Gläubiger haben, dazu führen, dass andere Gläubiger des 
Schuldners rascher auf das pfändbare Vermögen zu greifen. Die ZPO enthält aber einige Möglichkeiten bereit, 
die von der Gemeinde zur Beschleunigung der Vollstreckung genutzt werden kann. 
 
 
4.1.3.3 Die EU-Beitreibungsrichtlinie 
 
Die Richtlinie 2010/24/EU des Rates der Europäischen Union vom 16. März 2010 über die Beitreibung von Forde-
rungen (Beitreibungsrichtlinie) wird durch das Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BeitrRLUmsG) umge-
setzt. Im darin enthaltenen EU-Beitreibungsgesetz (EU-BeitrG) werden die Einzelheiten der Amtshilfe zwischen 
Deutschland und den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Mitgliedstaaten) zur Geltendmachung 
von in den Mitgliedsstaaten entstandenen Forderungen geregelt. Zu solchen Forderungen gehören z.B. Steuern 
und Abgaben sowie andere in § 1 EU-BeitrG benannte Forderungen und sonstige Maßnahmen. Die o.a. EU-
Beitreibungsrichtlinie ersetzt die Richtlinie 2008/55/EG des Rates vom 26. Mai 2008, in der bisher die Beitreibung 
von Forderungen kodifiziert war, sodass das EG-Beitreibungsgesetz (EG-BeitrG) vom 3. Mai 2003 (BGBl. I S. 
654) gleichzeitig außer Kraft tritt. 
 
Mit dem EU-BeitrG sollen alle für die Geltendmachung und Eintreibung einer Forderung notwendigen Maßnah-
men, insbesondere die Auskunftserteilung durch die ersuchte Behörde, die Zustellung aller relevanten Dokumen-
te an den Forderungsschuldner, die Beitreibung der Forderung und das Ergreifen von Sicherungsmaßnahmen 
ermöglicht werden, um die Amtshilfeersuchen zu erleichtern. Die Gemeinde kann Amtshilfe nach Maßgabe die-
ses Gesetzes in Anspruch nehmen und gilt dann insoweit als Vollstreckungsbehörde im Sinne dieses Gesetzes 
(vgl. § 4 Absatz 2 EU-BeitrG). Die Verfahrensweise sowie Kosten und Haftung sind im Einzelnen in den weiteren 
Vorschriften des Gesetzes bestimmt worden.  
 
 
4.1.4 Die Verwaltungszustellung  
 
4.1.4.1 Die Zustellung von Dokumenten in Papierform 
 
Die Bekanntgabe eines schriftlichen Dokuments der Gemeinde gegenüber dem Empfänger wird als Zustellung 
bezeichnet. Die Zustellung wird dabei regelmäßig durch einen Erbringer von Postdienstleistungen (Post) oder 
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durch die Gemeinde selbst ausgeführt. Die Gemeinde hat dabei die Wahl zwischen den verschiedenen Zustel-
lungsarten. Bei einer Zustellung mit Zustellungsurkunde erhält der Überbringer das zuzustellende Dokument in 
einem verschlossenen Umschlag und einen vorbereiteten Vordruck einer Zustellungsurkunde. Bei einer Zustel-
lung mittels Einschreiben wird ein Dokument durch Übergabe oder durch Einschreiben mit Rückschein zugestellt. 
Bei einer Zustellung an den Adressaten gegen Empfangsbekenntnis erhält der Empfänger das Dokument in ei-
nem verschlossenen Umschlag und hat dazu ein mit dem Datum der Aushändigung versehenes Empfangsbe-
kenntnis zu unterschreiben. 
 
 Eine Zustellung ist dabei statt an den Empfänger auch an den gesetzlichen Vertreter und an Bevollmächtigte 
möglich (vgl. §§ 6 und / LZG NRW). In diesem Zusammenhang gilt ein Dokument regelmäßig am dritten Tage 
nach der Abgabe an den Überbringer als zugestellt, es sei denn, dass es nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt 
zugegangen ist. Im Zweifel hat die Behörde den Zugang und dessen Zeitpunkt nachzuweisen, so der Tag der 
Abgabe an den Überbringer in den Akten vermerkt werden sollte. Daneben bestehen noch Sonderarten der Zu-
stellung (vgl. §§ 9 bis 11 LZG NRW) sowie Besonderheiten für eine Zustellung im Ausland (vgl. § 9 LZG NRW) 
und für die Zustellung durch eine öffentliche Bekanntmachung (vgl. § 10 LZG NRW). 
 
 
4.1.4.2 Die elektronische Zustellung von Dokumenten  
 
Der gemeindliche Rechts- und Geschäftsverkehr soll mit der gebotenen Rechtssicherheit künftig nicht nur in Pa-
pierform abgewickelt werden, sondern auch in elektronischer Form. Mit dem De-Mail-Gesetz vom 28.04.2011 
wurde daher ein Rechtsrahmen zur Stärkung der Rechtssicherheit im elektronischen Rechts- und Geschäftsver-
kehr geschaffen. Die dann möglichen De-Mail-Dienste beruhen auf einer elektronischen Kommunikationsplattform 
und sollen einen sicheren, vertraulichen und nachweisbaren Geschäftsverkehr für jedermann im Internet sicher-
stellen. Den Nutzern des De-Mail-Dienstes muss deshalb eine sichere Anmeldung, die Nutzung eines Postfach- 
und Versanddienstes für sichere elektronische Post (De-Mail-Konto) sowie die Nutzung eines Verzeichnisdiens-
tes ermöglicht werden. Zusätzlich können für die Nutzer auch Identitätsbestätigungs- und Dokumentenablage-
dienste durchgeführt werden (vgl. § 1 Absatz 2 Satz 1 De-Mail-Gesetz). Die Durchführung des elektronischen 
Rechts- und Geschäftsverkehrs obliegt dabei privaten Diensteanbietern (vgl. § 1 Absatz 2 Satz 2 De-Mail-
Gesetz). 
 
In diesem Zusammenhang ist auch das Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) geändert worden. Ein elektroni-
sches Dokument kann danach elektronisch zugestellt werden, soweit der Empfänger hierfür einen Zugang eröff-
net. Es ist elektronisch zuzustellen, wenn aufgrund einer Rechtsvorschrift ein Verfahren auf Verlangen des Emp-
fängers in elektronischer Form abgewickelt wird. Für die Übermittlung sollte das Dokument mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen und gegen unbefugte Kenntnisnahme Dritter ge-
schützt werden. Ein elektronisches Dokument gilt dabei regelmäßig am dritten Tag nach der Absendung an den 
vom Empfänger hierfür eröffneten Zugang als zugestellt, wenn der Behörde nicht spätestens an diesem Tag ein 
Empfangsbekenntnis vorliegt (vgl. § 5a Absatz 4 LZG NRW). Die elektronische Zustellung kann aber auch gegen 
eine Abholbestätigung nach § 5 Absatz 9 des De-Mail-Gesetzes an das De-Mail-Postfach des Empfängers voll-
zogen werden. Für die Übermittlung hat dabei der Diensteanbieter Sorge zu tragen.  
 
 
4.1.5 Die Verjährung gemeindlicher Ansprüche 
 
Zur Verpflichtung der Gemeinde, ihre privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Ansprüche festzuhalten und 
ständig zu überprüfen und auch die notwendigen rechtlichen Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ansprüche 
einzuleiten, gehört auch, die gemeindlichen Ansprüche nicht verfallen bzw. verjähren zu lassen. Unter dem Be-
griff „Verjährung“ wird das Recht des Schuldners (der Gemeinde) verstanden, nach Ablauf einer gesetzlich fest-
gelegten Frist eine Leistung an den Gläubiger (Gemeinde) verweigern zu können (vgl. §§ 194 ff. BGB). Die Ge-
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meinde kann bei Eintritt der Verjährung vielfach ihre Ansprüche nicht mehr geltend machen, wenn der Schuldner 
die Einrede geltend macht, auch wenn diese gemeindlichen Ansprüche weiterhin bestehen.  
 
Nach der Vorschrift des § 195 BGB beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre. Soweit keine besonderen 
Verjährungsfristen gelten, verjähren nach diesem Zeitraum auch die gemeindlichen Ansprüche. Die Verjährungs-
frist beginnt dabei regelmäßig mit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Außerdem kann die 
Verjährungsfrist z.B. durch Vertrag auf bis zu 30 Jahre verlängert werden. So beachten ist, dass verschiedene 
Tatbestände von der regelmäßigen Verjährungsfrist ausgenommen sind, z.B. wenn ein Vollstreckungsbescheid 
vorliegt, sodass in diesem Fall, wie auch bei Schadensersatzansprüchen eine dreißigjährige Verjährungsfrist 
besteht.  
 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Ablauf der Verjährungsfrist aber auch gehemmt werden (vgl. § 204 
BGB). Unter dem Begriff „Hemmung“ wird dabei verstanden, dass die Verjährungsfrist angehalten wird, bis ein 
bestimmtes Hindernis beseitigt worden ist. Bei einer Hemmung der Verjährungsfrist kann es sich z.B. um Ver-
handlungen um den gemeindlichen Anspruch handeln, eine Klageerhebung oder die Zustellung eines gerichtli-
chen Mahnbescheides. In diesen Fällen verlängert sich – zeitlich betrachtet – die Verjährungsfrist um die Zeit 
ihres Stillstandes. Der Ablauf der Verjährungsfrist kann aber auch unterbrochen werden, z.B. dadurch, dass der 
Schuldner den Anspruch des Gläubigers durch eine Abschlagszahlung oder eine Sicherheitsleistung anerkennt. 
Nach einem solchen Ereignis beginnt dann erneut die volle Verjährungsfrist.  
 
 
4.2 Die Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtungen 
 
4.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Zur Bewirtschaftung der haushaltsmäßigen Ermächtigungen gehört auch das Gebot für die Gemeinde, durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass eingegangene Verpflichtungen erst bei ihrer Fälligkeit erfüllt werden. 
Dieses Gebot steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Haushaltsgrundsätzen „Wirtschaftlichkeit“ 
und „Sparsamkeit“ und beinhaltet die Beachtung des Fälligkeitsprinzips. Die Inanspruchnahme der haushaltsmä-
ßigen Ermächtigungen ist deshalb grundsätzlich so lange zurückzustellen, bis die konkrete Aufgabenerfüllung die 
Verfügung darüber erfordert.  
 
Die Gemeinde muss deshalb auf Finanzleistungen an Dritte verzichten, solange sich aus der gemeindlichen Auf-
gabenerfüllung noch kein zwingender Grund dafür bzw. für eine Inanspruchnahme der im gemeindlichen Haus-
haltsplan enthaltenen Ermächtigungen ergibt. Sofern die Gemeinde am Abschlussstichtag des Haushaltsjahres 
die von ihr eingegangenen Verpflichtungen noch nicht vollständig erfüllt hat, sind diese als gemeindliche Verbind-
lichkeiten in der Bilanz unter Beachtung der vorgegebenen Bilanzposten anzusetzen (vgl. § 41 Absatz Nummer. 3 
und 4 GemHVO NRW). 
 
 
4.2.2 Die Zahlungsvereinbarungen 
 
Der Fälligkeitszeitpunkt, zu dem eine Zahlung von der Gemeinde zu leisten ist, ergibt sich regelmäßig aus mit 
einem Dritten getroffenen Vereinbarungen, z. B. bei der Anschaffung von gemeindlichen Vermögensgegenstän-
den oder bei Mieten sowie Tilgungen und Zinszahlungen. Der Zahlungszeitpunkt für die Gemeinde kann sich aber 
auch aus gesetzlichen Vorschriften ergeben, z. B. bei Steuern und anderen Abgaben. Er kann aber durch eigene 
Leistungsbescheide (Verwaltungsakte) von der Gemeinde festgesetzt werden, z. B. bei der Gewährung von Sozi-
alhilfe und anderen Finanzleistungen an Dritte.  
 
Bei der Ausführung der gemeindlichen Zahlungen sind daher die vertraglichen und rechtlichen Gegebenheiten zu 
beachten und zu überwachen. Dabei sind aber auch die gesetzlich bestimmten Zahlungsfristen zu beachten (vgl. 
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§ 271a Absatz 2 BGB). Danach ist z. B. für die Gemeinde als öffentlicher Auftraggeber eine Vereinbarung, durch 
die die Zeit für die Erfüllung einer Entgeltforderung um mehr als 30 Tage nach Zugang einer Rechnung oder 
gleichwertigen Zahlungsaufstellung oder um mehr als 30 Tage nach Empfang der Gegenleistung überschritten 
wird, nur wirksam, wenn die Vereinbarung ausdrücklich getroffen und aufgrund der besonderen Natur oder der 
Merkmale der Vereinbarung sachlich gerechtfertigt ist. Eine Vereinbarung nach Absatz 1 der Vorschrift, durch die 
die Zeit für die Erfüllung einer Entgeltforderung um mehr als 60 Tage nach Zugang einer Rechnung oder gleich-
wertigen Zahlungsaufstellung oder um mehr als 60 Tage nach Empfang der Gegenleistung überschritten wird, ist 
unwirksam. 
 
Die Gemeinde hat zudem bei Vorbehalten in Vereinbarungen zu beachten, dass in den Fällen, in denen eine 
Entgeltforderung erst nach Überprüfung oder Abnahme der gesamten Gegenleistung zu erfüllen ist, eine Verein-
barung, durch die die Zeit für die Überprüfung oder Abnahme der Gegenleistung um mehr als 30 Tage nach Emp-
fang der Gegenleistung überschritten wird, nur wirksam, wenn sie ausdrücklich getroffen und für den Gläubiger 
nicht grob nachteilig ist. Diese strengen Fristvorgaben gelten dabei nicht für die Vereinbarung von Teilleistungen 
und sollen ab dem Jahr 2013 zur Anwendung kommen. 
 
 
5. Zu Absatz 5 (Verzicht auf die Geltendmachung von Ansprüchen): 
 
5.1 Zu Satz 1 (Verzicht auf Ansprüche in geringer Höhe): 
 
Die Gemeinde kann nach der Vorschrift eigenverantwortlich darüber entscheiden, ob sie Ansprüche in geringer 
Höhe gegenüber Dritten geltend machen will, es sei denn, dass die Einziehung aus wirtschaftlichen oder anderen 
grundsätzlichen Erwägungen geboten ist. Auch Abrundungen von den Zahlungsbeträgen werden hiermit erfasst.  
Die haushaltsrechtlich getroffene Regelung durchbricht dabei nicht die Grundsätze wirtschaftlicher und sparsamer 
Haushaltsführung, denn häufig stehen die sich entwickelnden Verwaltungskosten der Gemeinde in keinem Ver-
hältnis zum durchzusetzenden gemeindlichen Anspruch. Sie trägt vielmehr dem Umstand Rechnung, dass in der 
gemeindlichen Praxis die Verfolgung und Durchsetzung eines betragsmäßig geringen Anspruchs gegenüber 
Dritten die Höhe des Anspruchs übersteigen kann.  
 
Diese Gegebenheiten hat die Gemeinde bei ihrer Entscheidung, ob sie von dem Wahlrecht Gebrauch macht, zu 
berücksichtigen. Die Regelung in diesem Absatz stellt zudem eine Sondervorschrift gegenüber den Regelungen 
über den Erlass von gemeindlichen Ansprüchen in § 26 Absatz 3 GemHVO NRW dar, die gleichwohl weiter von 
der Gemeinde anzuwenden sind und nicht durch eine aufgrund dieser Vorschrift getroffenen ortsbezogenen Re-
gelung außer Kraft gesetzt werden können. Die Gemeinde sollte daher einen Mindestbetrag unter Berücksichti-
gung der örtlichen Verhältnisse bestimmen.  
 
In diesem Zusammenhang ist allerdings zu beachten, dass es für viele öffentlich-rechtliche Forderungen auch 
bundes- oder landesrechtliche Vorschriften gibt, die von der Gemeinde anzuwenden sind. Diese Vorschriften 
benennen entweder einen genauen Betrag, z.B. in Nr. 1.1 der Anlage zu Nr. 2.6 zu § 59 BHO oder lassen einen 
Verzicht auf Ansprüche zu, wenn die Einziehung nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre (vgl. § 44a SGB 
II). Die nachfolgende Übersicht soll die Sachlage verdeutlichen (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Verzicht auf Kleinbeträge 

 
 

STELLE 
 

ART 
 

BETRAG 
 

VORSCHRIFT 
 

Gemeinde 
 

 
Haushalt: örtlich zu entscheiden 

Kommunalabgaben 
 

 
…… 

10 Euro 

 
§ 23 Absatz 4 GemHVO NRW 

§ 13 Absatz 1 KAG NRW 
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Der Verzicht auf Kleinbeträge 

 
 

STELLE 
 

ART 
 

BETRAG 
 

VORSCHRIFT 
Land 

 
Erhebung von Einnahmen 
Leistung von Ausgaben 

Einziehung von Kleinbeträgen 
 

10 Euro 
10 Euro 
25 Euro 

Nr. 1.1 der Anlage 
zu Nr. 2.6 zu § 59 LHO 

 
Bund 

 

 
Erhebung von Einnahmen 
Leistung von Ausgaben 

Einziehung von Kleinbeträgen 
Änderung oder Berichtigung 

von Steuerfestsetzungen 
 

 
5 Euro 
3 Euro 
25 Euro 

2 bis 20 Euro 

 
Nr. 1.1 der Anlage 

zu Nr. 2.6 zu § 59 BHO, 
bei Steuerfestsetzungen: 

nach Kleinbetragsverordnung 

Abbildung 394 „Der Verzicht auf Kleinbeträge“ 
 
Bei einem Verzicht auf die Geltendmachung von Zahlungsansprüchen in geringer Höhe durch die Gemeinde 
müssen die für den Erlass von Ansprüchen geltenden Voraussetzungen nicht erfüllt sein (vgl. § 26 Absatz 3 
GemHVO NRW). Die Gemeinde darf aber auch nicht auf der Grundlage der Vorschrift des § 23 Absatz 4 GemH-
VO NRW auf höhere Ansprüche als auf die von ihr festgesetzten Kleinbeträge verzichten. Die eigenverantwortli-
che Festsetzung des Verzichts auf Kleinbeträge soll die Eigenverantwortung der Gemeinde stärken und ihr erlau-
ben, die Verfolgung der gemeindlichen Ansprüche konsequenter nach dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit 
und Durchsetzbarkeit auszurichten.  
 
Eine Entscheidung der Gemeinde, auf die Einziehung von Kleinbeträgen zu verzichten, führt dazu, dass dann die 
Mahnung und die Vollstreckung entsprechender Kleinbeträge durch die Gemeinde zu unterbleiben haben. Sie 
muss dabei auch entscheiden, ob auf die Einziehung auch verzichtet wird, wenn der Schuldner der Gemeinde 
seiner Zahlungspflicht nicht vollständig nachkommt und noch „Kleinbeträge“ übrig bleiben. Es kann deshalb in 
Einzelfällen aus rechtlichen Gründen auch für die Gemeinde geboten sein, auch bei Kleinbeträgen die notwendi-
gen Vollstreckungsmaßnahmen vorzunehmen. Dabei ist zu beachten, dass bei Amtshilfeersuchen der Gemeinde, 
die ersuchende Behörde entscheidet, ob auch ein ausstehender Kleinbetrag eingezogen werden soll. Die Ent-
scheidung liegt in solchen Fällen nicht im Ermessen der ersuchten Behörde. 
 
 
5.2 Zu Satz 2 (Vereinbarung mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts): 
 
Die Vorschrift lässt im Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Geltendmachung von Ansprüchen in geringer 
Höhe zu, dass mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Falle der Gegenseitigkeit etwas anderes 
vereinbart werden kann. Für die Anwendung dieser Sonderregelung gilt, dass die Einziehung nicht aus wirtschaft-
lichen oder anderen grundsätzlichen Erwägungen geboten ist. Die Gemeinde muss dabei erreichen, dass die 
betreffende juristische Person, z. B. eine Körperschaft oder eine Stiftung, ihrerseits auf geringe Ansprüche ge-
genüber der Gemeinde verzichtet. Für die Gemeinde kann es daher sachgerecht sein, mit den juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts eine Vereinbarung abzuschließen, mit denen sie in einem intensiven gegenseiti-
gen Geschäftsbeziehung steht.   
 
Ein möglicher Verzicht auf die Durchsetzung geringer gemeindlicher Ansprüche gegenüber einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts setzt nicht zwingend auch eine ausdrückliche Vereinbarung der Gemeinde mit der 
juristischen Person voraus. Eine gesonderte Vereinbarung kann als entbehrlich angesehen werden, wenn bereits 
aus haushaltswirtschaftlichen Bestimmungen die Gegenseitigkeit in der Handlungsweise erkennbar wird. Der 
Bund hat z. B. in seinen Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung (BHO) eine Obergrenze für den 
Verzicht von Ansprüchen festgelegt (vgl. Anlage zur VV Nr. 2.6 zu § 59 BHO). Entsprechendes gilt für die Länder, 
die in den Verwaltungsvorschriften zur jeweiligen Landeshaushaltsordnung (LHO) eine derartige Regelung getrof-
fen haben (vgl. z. B. Anlage zur VV Nr. 2.6 zu § 59 LHO NRW).  
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Die Gemeinde muss in diesem Zusammenhang beachten, dass eine Vereinbarung über einen Verzicht auf Klein-
beträge nicht zwischen der Gemeinde und juristischen Personen des Privatrechts gesetzlich vorgesehen ist. Ein 
solcher Verzicht ist daher auch dann nicht mit juristischen Personen des Privatrechts möglich, wenn die Gemein-
de als Gesellschafter überwiegend oder ausschließlich Anteile an der juristischen Person des Privatrechts hält, z. 
B. an gemeindlichen Betrieben.  
 
Die Vorschrift enthält zudem nichts Näheres darüber, wie eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem 
Dritten zustande kommen soll. Es wird sich oftmals anbieten, dass eine Gemeinde, wenn sie nur noch geringe 
Ansprüche gegenüber einer juristischen Person des öffentlichen Rechts hat, dieser eine Vereinbarung über eine 
Kleinbetragsgrenze vorschlagen kann. Dabei kommt es dann nicht nur auf die Festlegung eines Kleinbetrages an, 
auf den ggf. bei der Abwicklung von Geschäftsvorfällen im Einzelfall verzichtet werden kann, sondern insbeson-
dere auch auf eine ausdrückliche Zusicherung bzw. gegenseitige Anerkennung des Verzichts an. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 24 
Haushaltswirtschaftliche Sperre, Unterrichtungspflicht 

 
(1) 1Wenn die Entwicklung der Erträge oder Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität es erfordert, kann 
die Kämmerin oder der Kämmerer, wenn eine solche oder ein solcher nicht bestellt ist, die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungs-
ermächtigungen sperren. 2§ 81 Abs. 4 der Gemeindeordnung bleibt unberührt.  
 
(2) Der Rat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn nach Absatz 1 Satz 1 eine haushaltswirtschaftliche Sperre 
ausgesprochen worden ist oder wenn sich abzeichnet, dass der Haushaltsausgleich gefährdet ist oder dass sich 
die Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme nach § 4 Abs. 4 nicht nur geringfügig erhöhen. 

 
 

Erläuterungen zu § 24: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Haushaltswirtschaftliche Eingriffe  
  
In der Gemeinde hat der Kämmerer und der Bürgermeister die Verantwortung für die Ausführung der vom Rat 
beschlossenen Haushaltssatzung und des Haushaltsplans im Haushaltsjahr. Sie haben auch eine Überwa-
chungspflicht, denn im Rahmen der Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans muss die gemeindliche Ver-
waltung die darin festgesetzten Ziele und Zwecke sowie die einschlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften und 
örtlich erlassenen dienstlichen Anweisungen beachten. Unter Berücksichtigung der haushaltswirtschaftlichen 
Entwicklung sind im Haushaltsjahr von den Verantwortlichen vielfach Entscheidungen zu treffen. Aus unterschied-
lichen Anlässen ist ggf. auch einschränkend in die Bewirtschaftung bzw. Ausführung des gemeindlichen Haus-
haltsplans einzugreifen. Die Vorschrift begründet die Berechtigung dazu.  
 
Einer voraussichtlichen schlechten wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde im Haushaltsjahr ist möglichst 
bereits im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung ausreichend Rechnung zu tragen (vgl. §§ 75 bis 80 GO 
NRW). Es kann darauf nicht durch Verweis auf mögliche Eingriffe im Rahmen der Haushaltsausführung verzichtet 
werden, z. B. den Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre. Ein Eingriff darf aber auch nicht dadurch umgan-
gen werden, dass im Rahmen der Haushaltsplanung eine „globale Minderausgabe“ im gemeindlichen Ergebnis-
plan (Minderaufwand) veranschlagt wird. Eine solche sachlich global zu fassende Haushaltsposition widerspricht 
dem Haushaltsgrundsatz der sachlichen Bindung und dem Budgetrecht des Rates der Gemeinde, denn dadurch 
liegt es im Ermessen der gemeindlichen Verwaltung das OB und das Wie der Haushaltsausführung festlegen. 
Der „richtige Zeitpunkt“ für einen Eingriff in die gemeindliche Haushaltswirtschaft dürfte jedoch grundsätzlich im-
mer schwer abschätzbar sein. 
 
 
2. Die Einrichtung eines Controlling 
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft erfordert grundsätzlich die Einrichtung eines Controllings mit einem unter-
jährigen Berichtswesen. Nur durch regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche im viertel- oder halbjährlichen Rhythmus, bei 
Besonderheiten im Einzelfall auch monatlich, wird es den Verantwortlichen in der Gemeinde ermöglicht, von der 
Haushaltsplanung abweichende Entwicklungen und Tendenzen frühzeitig zu erkennen. Sie können dann sachge-
recht und bedarfsorientiert steuernd einzugreifen. Es wird ihnen in diesem Rahmen ermöglicht, je nach Bedarf 
auch die Geschäftsprozesse und Verwaltungsabläufe im Sinne des erforderlichen gemeindlichen Haushaltsaus-
gleichs und der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung sowie der Generationengerechtigkeit anzupassen. Es 
gilt dabei vor allem für die Gemeinde, eine gesicherte Entscheidungsgrundlage für die notwendigen Steuerungs-
maßnahmen vor Ort zu erhalten.  
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Die Gemeinde sollte deshalb in diesem Zusammenhang prüfen, ob sie ein Risikofrüherkennungssystem einrich-
tet, wie es z. B. für die gemeindlichen Eigenbetriebe vorgeschrieben ist (vgl. § 10 Absatz 1 EigVO NRW). Ein 
haushaltswirtschaftliches Überwachungssystem, das es ermöglicht, risikobehaftete wirtschaftliche Entwicklungen 
frühzeitig zu erkennen, ist auch für die Gemeinde hilfreich. Mit einem solchen System lässt sich eine Grundlage 
für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde schaffen, durch die Steuerungsentscheidungen und haushaltswirt-
schaftliche Eingriffe erleichtert werden, z. B. eine Haushaltssperre. Die Gemeinde soll dabei die Formen und den 
Umfang ihrer haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen grundsätzlich in eigener Verantwortung ausgestalten und an 
ihren örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen ausrichten.  
 
 
3. Die Unterrichtungspflichten gegenüber dem Rat 
 
3.1 Die Unterrichtung über wichtige Angelegenheiten 
 
Der Rat der Gemeinde ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der gemeindlichen Verwaltung zuständig (vgl. § 
41 GO NRW). Zu seinen Entscheidungsbefugnissen gehört daher unmittelbar auch das Recht zur Kontrolle der 
Tätigkeiten der gemeindlichen Verwaltung. Diese Funktion kann der Rat aber nur wahrnehmen, wenn er einen 
Anspruch darauf hat, über die wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde informiert zu werden. Für den Bürger-
meister ist deshalb ausdrücklich bestimmt worden, dass er den Rat der Gemeinde über alle wichtigen Angele-
genheiten zu unterrichten hat (vgl. § 55 Absatz 1 und § 62 Absatz 4 GO NRW). 
 
Dieses Informationsrecht des Rates der Gemeinde beinhaltet dabei, dass der Rat sich über die Durchführung 
seiner Beschlüsse und über den Ablauf von gemeindlichen Verwaltungsangelegenheiten insgesamt oder auch im 
Einzelfall unterrichten lassen kann. Der Bürgermeister ist dabei bereits aus seiner Funktion heraus zur Auskunft 
gegenüber dem Rat verpflichtet, denn er ist für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesam-
ten gemeindlichen Verwaltung verantwortlich (vgl. § 62 Absatz 1 GO NRW). Der Rat und der Bürgermeister als 
Organe der Gemeinde stehen dabei nicht in einer hierachischen Ordnung zueinander.   
 
 
3.2 Die Zwischenberichterstattung 
 
Die Unterrichtungspflicht des Bürgermeisters gegenüber dem Rat der Gemeinde bzw. das Informationsrecht des 
Rates ist unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse näher auszugestalten. Die Vorschrift enthält dazu 
keine näheren Festlegungen, z. B. zur Ausgestaltung in zeitlicher Hinsicht. Es dürfte es aber sachgerecht sein, 
dem Rat regelmäßig eine sachliche Auskunft über den aktuellen Stand der Ausführung des gemeindlichen Haus-
haltsplans im Haushaltsjahr zu geben. Derartige Informationen stellen eine Zwischenberichterstattung mit Blick 
auf den gemeindlichen Jahresabschluss dar. Bei entsprechendem Bedarf ist der Rat der Gemeinde aber auch 
über einzelne wichtige Haushaltsangelegenheiten zeitnah zu unterrichten. 
 
Eine unterjährige Berichterstattung über die gemeindliche Haushaltswirtschaft gegenüber dem Rat trägt zudem 
zur Verbesserung der gemeindlichen Steuerung bei. Sie erfordert unter Einbeziehung der vom Rat beschlosse-
nen Ziele und Leitlinien und der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr einen Vergleich zwischen den Plan-
Werten und den erreichten Ist-Werten. Ein solcher Vergleich muss dabei nicht so weitgehend sein, dass dadurch 
unterjährig die Aufstellung eines eigenständigen Zwischenabschlusses oder ein vollständiger Quartalsabschluss 
erforderlich wird. Ein Zwischenstand muss aber die aktuellen örtlichen Verhältnisse zutreffend wiedergeben.  
 
Bei der örtlichen Berichtspflicht sollte zudem der Grundsatz der Wesentlichkeit ausreichende Beachtung finden, 
denn örtlich muss über Anlässe, Aussagen und den Umfang der Informationen sowie über Vereinfachungen und 
Zusammenfassungen bei der Darstellung entschieden werden. Die Anwendung dieses Grundsatzes soll dabei 
u.a. auch eine fristgerechte Berichterstattung des Bürgermeisters gegenüber dem Rat sichern. Die unterjährige 
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Berichterstattung ist dabei als eine freiwillige Aufgabe der Gemeinde zu betrachten, die von ihr in eigener Ver-
antwortung unter Berücksichtigung der örtlichen haushaltswirtschaftlichen Verhältnisse auszugestalten ist. Eine 
geeignete Berichterstattung verlangt i.d.R., dass jeweils zum Berichtstermin der aktuelle Stand der Ausführung 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ermittelt wird. Die zeitlichen Abgrenzungen bedingen dabei, dass unterjäh-
rige Besonderheiten sowie saisonale Einflüsse bei der Aufarbeitung der örtlichen Daten der Gemeinde besonders 
berücksichtigt werden müssen.  
 
Die Berichtspflicht des Bürgermeisters schließt dabei vorbereitende Arbeiten der gemeindlichen Verwaltung ein. 
Sie erfordert außerdem eine stetige Beobachtung des gemeindlichen Geschäftsablaufs, um zutreffend auch eine 
aktuelle Beurteilung über die gemeindliche Haushaltswirtschaft und eine Prognose zur weiteren wirtschaftlichen 
Entwicklung vornehmen zu können. Die gemeindliche Aufgabenerfüllung hat dabei die gewonnenen Erkenntnisse 
sachgerecht zu berücksichtigen. Abhängig von den örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten muss ggf. im Einzel-
fall auch eine örtliche und konsolidierungsmäßig geprägte besondere Detaillierung der Berichtsangaben erfolgen, 
z. B. bei der Umsetzung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Haushaltswirtschaftliche Sperre): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Erlass einer Haushaltssperre): 
 
1.1.1 Die Zwecke der Haushaltssperre 
 
Die Gemeinde soll besonderen haushaltswirtschaftlichen Situationen im Haushaltsjahr sachgerecht begegnen 
und mithilfe geeigneter Instrumente bewältigen. Sie soll z. B. die Inanspruchnahme von Ermächtigung im ge-
meindlichen Haushaltsplan beschränken können, wenn die Entwicklung der gemeindlichen Erträge oder Aufwen-
dungen anders verläuft, als es bei der Beschlussfassung über die gemeindliche Haushaltssatzung angenommen 
wurde. Durch die Vorschrift ist deshalb für die Gemeinde die Möglichkeit geschaffen worden, aus Anlass einer 
eingetretenen Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft eine haushaltswirtschaftliche Sperre zu erlas-
sen, um einer weiteren negativen wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde vorzubeugen. 
 
Eine Haushaltssperre dürfte z. B. infrage kommen, wenn sich im Laufe des Haushaltsjahres zeigt, dass im Jah-
resabschluss ein erheblicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung eintreten wird. Sie wäre ggf. verzichtbar, wenn 
im Rahmen anderer örtlicher Möglichkeiten die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft entsprechend 
angepasst bzw. eingeschränkt werden kann. Die Erforderlichkeit einer solchen Sperre ist daher insbesondere 
unter dem Gesichtspunkt der Pflicht der Gemeinde zum jährlichen Haushaltsausgleich zu beurteilen (vgl. § 75 
Absatz 2 GO NRW). Sie kann auch dann entstehen, wenn im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft 
voraussichtlich ein höherer Fehlbetrag als ursprünglich geplant entstehen wird.  
 
Im Rahmen des Erlasses einer Haushaltssperre ist von der Gemeinde über den Umfang des Verbots der Inan-
spruchnahme einer haushaltswirtschaftlichen Ermächtigung zu entscheiden. Bei dem örtlich festzulegenden Um-
fang der haushaltswirtschaftlichen Beschränkungen sollen auch die örtlichen Sachverhalte und Haushaltspositio-
nen des gemeindlichen Haushaltsplans im Blick sein, die keiner rechtlichen Verpflichtung der Gemeinde unterlie-
gen. Die Verhängung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre in einem Haushaltsjahr liegt dabei vollständig im 
Ermessen des Kämmerers oder des Bürgermeisters sowie des Rates der Gemeinde, als die dazu haushaltsrecht-
lich bestimmten Berechtigten. 
 
Die haushaltswirtschaftliche Sperre ist zudem nicht nur für den Haushaltsausgleich im laufenden Haushaltsjahr, 
sondern auch für den Haushaltsausgleich in künftigen Haushaltsjahren wichtig. Diese Bedeutung zeigt sich in der 
haushaltsrechtlichen Ermächtigung, dass auch gemeindliche Verpflichtungsermächtigungen durch eine Haus-
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haltssperre erfasst werden können. Das Eingehen von Verpflichtungen, die zu finanziellen Leistungen der Ge-
meinde in künftigen Haushaltsjahren führen, kann dadurch zunächst einmal unterbunden werden. 
 
Eine haushaltswirtschaftliche Sperre, die durch den Kämmerer oder den Rat erlassen wird, führt zu Beschrän-
kungen in der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Sie führt nicht zu einer Veränderung der im 
gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen und der aus dem Vorjahr übertragenen Ermächti-
gungen. Die Haushaltsansätze im Haushaltsplan sowie die fortgeschriebenen Planansätze bleiben weiterhin als 
Plan-Werte bestehen und sind entsprechend in den Plan-/Ist-Vergleich im Jahresabschluss aufzunehmen. Je 
nach Umfang der erlassenen Haushaltssperre darf jedoch im Rahmen der Haushaltsausführung nicht mehr über 
die veranschlagten Ermächtigungen vollständig mehr verfügt werden. In solchen Fällen sollen im Rahmen des 
gemeindlichen Jahresabschlusses zum Plan-/Ist-Vergleich in der Ergebnisrechung und der Finanzrechnung ent-
sprechende Erläuterungen gegeben werden. 
 
Im Zusammenhang mit dem Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre ist auch das Zusammenspiel mit ande-
ren haushaltswirtschaftlichen Instrumenten festzulegen, unabhängig davon, ob diese Instrumente einschränkend 
oder erleichternd wirken. Eine Haushaltssperre darf z. B. nicht dadurch unterlaufen werden, dass die dadurch 
nicht in Anspruch genommenen örtlichen Ermächtigungen ins folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Eine 
vom Rat, dem Kämmerer oder dem Bürgermeister im Haushaltsjahr erlassene Haushaltssperre muss sich daher 
ggf. auch auf die Ermächtigungsübertragung erstrecken, damit Ermächtigungen, die im Haushaltsjahr nicht in 
Anspruch genommen werden durften, zum Schluss des Haushaltsjahres nicht zum Gegenstand von Übertragun-
gen ins Folgejahr gemacht werden sollen (vgl. § 81 Absatz 4 GO NRW und § 24 GemHVO NRW). Sie könnten 
dann im Folgejahr unberührt von den im Vorjahr mit der Haushaltssperre verfolgten Zielen und Zwecken im Sinne 
der gemeindlichen Verwaltung ausgeführt werden. 
 
 
1.1.2 Mögliche Anlässe für den Erlass einer Haushaltssperre 
 
1.1.2.1 Die Entwicklung der Erträge 
 
Die Vorschrift legt ausdrücklich fest, dass der Kämmerer oder der Bürgermeister die Inanspruchnahme der im 
Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen sperren kann, wenn es die Ent-
wicklung der gemeindlichen Erträge erfordert. Diese haushaltswirtschaftliche Möglichkeit bedeutet nicht, dass der 
Erlass einer Haushaltssperre zu einem Verzicht auf die Erhebung von Erträgen führen soll, die der Gemeinde 
zustehen. Die Gemeinde ist verpflichtet, ihre Ansprüche weiterhin geltend zu machen. Die Entwicklung der ge-
meindlichen Erträge ist vielmehr nur der Anlass für eine Haushaltssperre, wenn die für das Haushaltsjahr prog-
nostizierten Erträge nicht wie vorgesehen erzielt werden können.  
 
Die inhaltliche Einschränkung bezieht sich in diesen Fällen vielmehr vorrangig auf die gemeindlichen Aufwendun-
gen, deren weiteres Entstehen durch eine Haushaltssperre verhindert werden soll. Eine haushaltswirtschaftliche 
Sperre ist daher auch bei einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde kein Instrument, um in recht-
lich zulässiger Weise auf Erträge zu verzichten. Die Pflicht zum gemeindlichen Haushaltsausgleich bietet dazu 
weder einen Anlass noch eine rechtliche Grundlage (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW). Der Haushaltsausgleich für 
das Haushaltsjahr darf deswegen durch die Gemeinde nicht auf das Verhältnis "Erträge gleich Auswendungen" 
oder den "fiktiven" Haushaltsausgleich reduziert werden. Die Gemeinde muss versuchen ihre Erträge zu erzielen, 
auch wenn im Jahresabschluss der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen übersteigt.  
 
 
1.1.2.2 Die Entwicklung der Aufwendungen 
 
Der Kämmerer oder der Bürgermeister kann nach der Vorschrift die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan 
enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen sperren, wenn es die Entwicklung der Aufwen-
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dungen erfordert. Diese haushaltswirtschaftliche Möglichkeit soll zu einem Verzicht von Maßnahmen und Vorha-
ben im Haushaltsjahr führen, damit keine Aufwendungen für die Gemeinde daraus entstehen. Der Erlass einer 
Haushaltssperre soll aber auch bezwecken, dass dann aus der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft heraus möglichst überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen vermieden werden.  
 
Durch eine solche Haushaltssperre wird daher regelmäßig die Inanspruchnahme von Ermächtigungen für das 
Entstehen von gemeindlichen Aufwendungen in ihrem Umfang erheblich eingeschränkt. Die Pflicht zum gemeind-
lichen Haushaltsausgleich kann dazu einen konkreten Anlass darstellen (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW). Die Ge-
meinde muss dann besonders versuchen, bei ihrer Haushaltswirtschaft die Aufwendungen nur in dem Umfang 
entstehen zu lassen, dass der Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr erreicht wird. Sie muss dabei die Maß-
nahmen umsetzen, durch es ihr möglich wird, dass der Gesamtbetrag der Erträge mindestens die Höhe des Ge-
samtbetrages der Aufwendungen erreicht. Diese Ausgleichsverpflichtung gilt nicht nur für die Planung (Haus-
haltssatzung nach § 78 GO NRW), sondern auch für die Rechnung (Jahresabschluss nach § 95 GO NRW) der 
Gemeinde im betreffenden Haushaltsjahr (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 1 GO NRW).  
 
 
1.1.2.3 Die Erhaltung der Liquidität 
 
Die Erhaltung der gemeindlichen Liquidität kann es erfordern, dass der Kämmerer oder der Bürgermeister die 
Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen in die-
sem Sinne sperren muss. Bei dieser haushaltswirtschaftlichen Möglichkeit wird der Erlass einer Haushaltssperre 
auf das gesetzliche Gebot gestützt, dass die Gemeinde ihre Liquidität einschließlich der Finanzierung ihrer Inves-
titionen sicherzustellen hat (vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW). Eine solche Haushaltssperre soll daher regelmäßig zu 
einem teilweisen Verzicht der für das Haushaltsjahr geplanten Auszahlungen führen. Die Auszahlungen, zu de-
nen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist oder die zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar 
sind, bleiben davon i.d.R. unberührt. 
 
Der Erlass einer solchen Haushaltssperre soll aber auch regelmäßig bezwecken, dass dann überplanmäßige und 
außerplanmäßige Auszahlungen aus der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 
vermieden werden. Durch eine solche Haushaltssperre sollten deshalb regelmäßig auch die Ermächtigungen für 
investive Auszahlungen der Gemeinde in ihrem Umfang reduziert werden. Das Ziel ist dabei insbesondere, die 
Zahlungsfähigkeit der Gemeinde zur Erfüllung ihrer rechtlichen Verpflichtungen zu erhalten (vgl. § 89 Absatz 1 
GO NRW). In solchen Fällen kann ggf. auch die Aufnahme von Krediten bzw. die Kreditermächtigung in der ge-
meindlichen Haushaltssatzung berührt sein (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1c und § 86 GO NRW). 
 
 
1.1.3 Die Berechtigten für den Erlass einer Haushaltssperre 
 
Durch die haushaltsrechtliche Vorschrift wird das Recht, eine haushaltswirtschaftliche Sperre zu erlassen, dem 
Kämmerer als für das Finanzwesen der Gemeinde Verantwortlichen übertragen. Sofern der Kämmerer jedoch 
nicht bestellt ist, ist der Bürgermeister zum Erlass der haushaltswirtschaftlichen Sperre berechtigt. Dem Rat der 
Gemeinde steht aber gleichfalls das Recht zum Erlass dieser Sperre zu (vgl. § 81 Absatz 4 GO NRW). Das Recht 
zur Beschränkung der Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen wird dabei als eine 
organgleiche Handlung bewertet und steht deshalb nur diesem Kreis von Berechtigten zu.  
 
Bei den örtlich gegebenen Sachverhalten zum Erlass einer Haushaltssperre wirkt sich für den Kämmerer aus, ob 
dieser für seine Aufgabe vom Bürgermeister bestellt oder beauftragt worden ist. Für die kreisfreien Städte besteht 
die gesetzliche Verpflichtung, einen Beigeordneten als Stadtkämmerer zu bestellen, sodass keine unterschiedli-
che Entscheidungsbefugnisse entstehen (vgl. § 71 Absatz 4 GO NRW). In den übrigen Gemeinden kann aber ein 
Kämmerer bestellt oder beauftragt werden. Sofern ein Kämmerer bestellt ist, hat dieser die Zuständigkeit und das 
Recht, alle Aufgaben durchzuführen, die ihm durch die gesetzlichen Vorschriften in der Gemeindeordnung zuge-
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wiesen sind. Ein vom Bürgermeister beauftragter Kämmerer hat dagegen nicht die gleichen Rechte, denn durch 
die in den Vorschriften des § 83 GO NRW und des § 24 GemHVO NRW enthaltene Regelung „soweit er nicht 
bestellt ist“, besteht eine unterschiedliche Entscheidungsbefugnis.  
 
Unter Berücksichtigung des Budgetrechts des Rates der Gemeinde ist es haushaltsrechtlich gesehen sachge-
recht und vertretbar, eine qualitative Unterscheidung bei der Ausübung von finanzwirksamen Rechten durch 
Kämmerer zu machen und bei einer Beauftragung des Kämmerers den Bürgermeister die organgleichen Rechte 
ausüben zu lassen. Die Beauftragung eines Kämmerers durch den Bürgermeister kann für das haushaltswirt-
schaftliche Handeln der Gemeinde vielfach ausreichend sein. Die Entscheidung, ob ein Kämmerer beauftragt 
oder bestellt werden soll, ist deshalb unter örtlichen Gesichtspunkten abzuwägen.  
 
 
1.1.4 Die Dauer und Aufhebung einer Haushaltssperre 
 
Für den Kämmerer oder den Bürgermeister ergibt sich daher die Verpflichtung, neben dem sachlichen Umfang 
des Erlasses einer haushaltswirtschaftlichen Sperre auch deren zeitliche Dauer festzulegen. Von den Verantwort-
lichen soll deshalb vor dem Erlass einer Haushaltssperre sorgfältig abgewogen werden, welche haushaltswirt-
schaftlichen Auswirkungen durch die zeitliche Dimension dieser Sperre erwartet werden können. Die zeitliche 
Dauer kann dabei grundsätzlich nur bezogen auf das Haushaltsjahr festgesetzt werden.  
 
Eine haushaltswirtschaftliche Sperre gilt daher auch bei einer geltenden Haushaltssatzung der Gemeinde längs-
tens bis zum Ablauf des betreffenden Haushaltsjahres. Es bietet sich deshalb an, bei der Verhängung einer 
haushaltswirtschaftlichen Sperre auch eine Geltungsdauer innerhalb des Haushaltsjahres festzulegen. Sofern 
jedoch keine feste Frist gesetzt werden soll, bieten sich Berichtspflichten zu bestimmten Zeitpunkten im Haus-
haltsjahr an, anhand derer die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde und das Fortbestehen der Haushalts-
sperre beurteilt werden können.  
 
Der Kämmerer oder der Bürgermeister kann die von ihnen verhängte haushaltswirtschaftliche Sperre aber auch 
selbst wieder aufheben. Diese Berechtigung ergibt sich aus der rechtlichen Ermächtigung, eine haushaltswirt-
schaftliche Sperre verhängen zu dürfen. Der Aufhebung sollte aber eine sachgerechte Beurteilung über das wei-
tere Erfordernis einer Haushaltssperre vorausgehen. Eine haushaltswirtschaftliche Sperre, die der Rat nach § 81 
Absatz 4 GO NRW verhängt hat, kann jedoch nur der Rat selbst wieder durch einen Ratsbeschluss aufheben. 
Der Rat kann aufgrund seines Budgetrechts aber auch eine Haushaltssperre aufheben, die durch den Kämmerer 
oder den Bürgermeister verhängt worden ist. 
 
 
1.1.5 Der Nachweis der Haushaltssperre 
 
Die Verhängung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre erfordert grundsätzlich einen Nachweis darüber, dass sie 
haushaltswirtschaftlich berechtigt bzw. erforderlich ist. Für den Kämmerer oder den Bürgermeister besteht des-
halb die Verpflichtung, die eingetretenen Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, die Anlass für den 
Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre ist, sowie den Anlass selbst in ausreichendem Maße zu dokumen-
tieren. In einer solchen Dokumentation sollte nicht nur dargelegt werden, dass es einer Haushaltssperre zu den 
vom Rat der Gemeinde beschlossenen Ermächtigungen bedarf. Es sollte auch deren Umfang und die zeitliche 
Dauer begründet sowie die erwarteten haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen in sachlicher und zeitlicher Hin-
sicht dargelegt werden. Dazu gehört auch, nach Ablauf der erlassenen Haushaltssperre den Erfolg bzw. das 
erzielte „bessere“ haushaltswirtschaftliche Ergebnis ausreichend zu dokumentieren. 
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1.2 Zu Satz 2 (Verweis auf § 81 Absatz 4 GO NRW): 
 
1.2.1 Die Aufhebung der Haushaltssperre des Rates 
 
Der Rat der Gemeinde hat nicht nur das Recht, die Inanspruchnahme von Ermächtigungen im gemeindlichen 
Haushaltsplan zur Ausführung im Haushaltsjahr zu sperren (vgl. § 81 Absatz 4 GO NRW). Er kann seine haus-
haltswirtschaftliche Sperre auch wieder aufheben. Diese ausdrückliche haushaltsrechtliche Regelung über die 
Aufhebung der Sperre durch den Rat soll nur eine fiktive Regelungslücke schließen. Durch die Regelung soll u.a. 
verhindert werden, dass örtliche Meinungsverschiedenheiten darüber entstehen, ob der Rat eine von ihm erlas-
sene haushaltswirtschaftliche Sperre auch aufheben kann. Dieses Recht steht dem Rat zu, denn er ist aufgrund 
seiner Allzuständigkeit und seines Budgetrechtes auch ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung berechtigt, eine 
erlassene Haushaltssperre zu beseitigen. Der Rat kann daher seine Haushaltssperre durch einen Beschluss 
wieder aufheben, wenn für die Sperre kein haushaltswirtschaftlicher Anlass mehr besteht. 
 
 
1.2.2 Die Aufhebung anderer Haushaltssperren 
 
Dem Rat der Gemeinde steht ausdrücklich das Recht zu, die haushaltswirtschaftliche Sperre des Kämmerers 
oder des Bürgermeisters wieder aufzuheben (vgl. § 81 Absatz 4 GO NRW). Der Kämmerer und der Bürgermeis-
ter können eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen, wenn die Entwicklung der Erträge oder Aufwendungen 
oder die Erhaltung der Liquidität im Haushaltsjahr diese Einschränkung in der Ausführung der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft erfordert. Die Regelung berücksichtigt, dass der Rat aufgrund seiner Allzuständigkeit und 
wegen seines Budgetrechts berechtigt ist, jede erlassene Haushaltssperre durch einen Beschluss wieder aufhe-
ben, wenn für die Sperre kein haushaltswirtschaftlicher Anlass mehr besteht.  
 
Die Möglichkeit des Rates, eine Haushaltssperre des Kämmerers oder des Bürgermeisters aufzuheben, baut auf 
der haushaltsrechtlichen Vorgabe auf, dass der Rat der Gemeinde unverzüglich zu unterrichten ist, wenn vom 
Kämmerer oder vom Bürgermeister eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen worden ist. Bei schwierigen 
haushaltswirtschaftlichen Gegebenheiten der Gemeinde muss der Rat nicht nur nach dem Erlass der Sperre 
unterrichtet werden, sondern auch über die weitere haushaltswirtschaftliche Entwicklung und den Fortbestand der 
Haushaltssperre. In solchen Fällen ist dann für alle Organe der Gemeinde erkennbar und nachvollziehbar, ob und 
ggf. ab wann aus haushaltswirtschaftlicher Sicht keine Sperre mehr bestehen muss. Die Beurteilung der Aufhe-
bung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre stellt daher eine Fortsetzung der örtlichen Zusammenarbeit in haus-
haltswirtschaftlichen Fragen zwischen dem Rat und der gemeindlichen Verwaltung dar. 
  
 
2. Zu Absatz 2 (Unterrichtungspflichten gegenüber dem Rat): 
 
2.1 Allgemeine Unterrichtungspflichten 
  
Der Bürgermeister ist gesetzlich verpflichtet, den Rat der Gemeinde grundsätzlich über alle wichtigen Angelegen-
heiten der Gemeinde zu unterrichten (vgl. § 55 Absatz 1 i.V.m. § 62 Absatz 4 GO NRW). Die Unterrichtungspflich-
ten können dabei für den Bürgermeister aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder anlassbezogen aus der Aus-
führung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft heraus entstehen. Sie können aber auch z. B. als vorherige Zu-
stimmung oder Kenntnisnahme ausgestaltet sein (vgl. § 83 Absatz 2 GO NRW und § 22 Absatz 4 GemHVO 
NRW). Für die gemeindliche Verwaltung bestehen vielfältige Vorgaben, aufgrund derer der Rat zu unterrichten 
ist. Solche Vorgaben werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
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Wichtige Unterrichtungspflichten 
 

 
UNTERRICHTUNGSPFLICHTEN über 

 
VORSCHRIFT 

 
wichtige haushaltswirtschaftliche  

Angelegenheiten. 
 

§ 62 Absatz 4 GO NRW 

 
die Aufstellung des Entwurfs 

der Haushaltssatzung, wenn die  
Anzeigefrist nicht eingehalten werden kann.  

 

§ 80 Absatz 5 GO NRW 

 
den Erlass einer örtlichen Dienstanweisung 

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung. 
 

§ 82 Absatz 1 GO NRW 

 
überplanmäßige und außerplanmäßige 

Aufwendungen und Auszahlungen. 
 

§ 83 Absatz 2 GO NRW 

 
die Inanspruchnahme  

von Verpflichtungsermächtigungen 
im Folgejahr (Weitergeltung). 

 

§ 85 Absatz 2 GO NRW 

 
die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 

im Folgejahr (Weitergeltung). 
 

§ 86 Absatz 2 GO NRW 

 
die Inanspruchnahme des Höchstbetrages 

für Kredite zur Liquiditätssicherung (Weitergeltung). 
 

§ 89 Absatz 2 GO NRW 

 
Zinssicherungsgeschäfte. 

 
§§ 86 und 89 GO NRW 

 
die Aufstellung des Entwurfs 

des Jahresabschlusses, wenn die 
Frist der Zuleitung an den Rat 

nicht eingehalten werden kann. 
 

§ 95 Absatz 3 GO NRW 

 
die unmittelbare Übergabe des Entwurfs 

des Jahresabschlusses an den  
Rechnungsprüfungsausschuss 

zur Prüfung vor der Feststellung. 
 

§ 95 Absatz 3 GO NRW 

 
den Verzicht auf  

die Aufstellung des Gesamtabschlusses. 
 

§ 116 Absatz 1 GO NRW 

 
die Aufstellung des Entwurfs 

des Gesamtabschlusses, wenn die 
Frist der Zuleitung an den Rat 

nicht eingehalten werden kann. 
 

§ 116 Absatz 5 GO NRW 

 
den Beteiligungsbericht. 

 
§ 117 Absatz 2 GO NRW 

 
eine Dienstanweisung  

über die Grundsätze der Verrechnung  
der internen Leistungsbeziehungen. 

 

§ 17 GemHVO NRW 
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Wichtige Unterrichtungspflichten 

 
 

UNTERRICHTUNGSPFLICHTEN über 
 

VORSCHRIFT 
 

eine Dienstanweisung  
über die Grundsätze über Art und Umfang 

der Kosten- und Leistungsrechnung. 
 

§ 18 GemHVO NRW 

 
die Übertragung von Ermächtigungen 
für Aufwendungen und Auszahlungen. 

 

§ 22 Absatz 4 GemHVO NRW 

 
den Erlass einer Haushaltssperre. 

 
§ 24 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
bei Gefährdung des Haushaltsausgleichs 

bzw. einem höheren Fehlbetrag als geplant. 
 

§ 24 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
erheblich höhere Auszahlungen 

bei einer Investitionsmaßnahme als geplant. 
 

§ 24 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
die örtlichen Regelungen 

zur Einhaltung der Sicherheitsstandards 
und zur internen Aufsicht. 

 

§ 31 Absatz 1 GemHVO NRW 

 
die örtliche Abschreibungstabelle. 

 
§ 35 Absatz 3 GemHVO NRW 

Abbildung 395 „Die Unterrichtungspflichten gegenüber dem Rat der Gemeinde“ 
 
Derartige Unterrichtungspflichten über gemeindliche Sachverhalte gegenüber dem Rat der Gemeinde können als 
so bedeutend angesehen werden, dass diese Sachverhalte auch als wichtige Gemeindeangelegenheit gelten 
müssen. Der Bürgermeister hat deshalb dafür Sorge zu tragen bzw. ist dafür verantwortlich, dass der Rat der 
Gemeinde darüber im Sinne der Gemeindeordnung sachgerecht und ausreichend informiert wird. 
 
 
2.2 Die Unterrichtungspflichten nach dieser Vorschrift 
 
2.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Für den Bereich der gemeindlichen Haushaltswirtschaft werden in der Vorschrift ausdrücklich drei Fallgestaltun-
gen für die Pflicht zur Unterrichtung des Rates der Gemeinde benannt. Der Rat ist unverzüglich zu unterrichten, 
wenn eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen worden ist. Er sollte in solchen Fällen bereits bei den ersten 
Anzeichen von haushaltswirtschaftlichen Schwierigkeiten der Gemeinde und nicht erst nachträglich über den 
Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre unterrichtet werden. Der Rat erhält bei einer frühzeitigen Unterrich-
tung die Möglichkeit, über die vom Kämmerer oder Bürgermeister vorgesehenen notwendigen Gegenmaßnah-
men mit zu entscheiden und dafür gemeinsam die Verantwortung zu tragen.  
 
Eine Unterrichtungspflicht gegenüber dem Rat besteht auch dann, wenn sich aufgrund der Haushaltswirtschaft im 
Haushaltsjahr abzeichnet, dass der Haushaltsausgleich gefährdet ist oder dass sich die Investitionsauszahlungen 
einer gemeindlichen Einzelmaßnahme nicht nur geringfügig erhöhen werden (§ 75 GO NRW und § 4 Absatz 4 
GemHVO NRW). In welchen Umfang und zu welchen Zeitpunkten die gemeindliche Verwaltung dem Rat zu be-
richten hat, ist von der Gemeinde unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu 
entscheiden bzw. in Abstimmung mit dem Rat festzulegen. Es sollte aber Klarheit darüber zwischen dem Rat und 
dem Bürgermeister als Verantwortlichen für die gemeindliche Verwaltung herbeigeführt werden. Der Gesetzgeber 
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hat jedenfalls insgesamt darauf verzichtet, eine regelmäßige unterjährige Berichtspflicht der gemeindlichen Ver-
waltung gegenüber dem Rat haushaltsrechtlich vorzugeben. Eine solche örtliche Pflicht ist auch entscheidend für 
die Gestaltung und Festlegung sonstiger Unterrichtungspflichten im Haushaltsjahr.  
 
 
2.2.2 Die Zuständigkeit für die Unterrichtung 
 
Im Bereich der gemeindlichen Haushaltswirtschaft entsteht regelmäßig eine anlassbezogene Unterrichtungs-
pflicht gegenüber dem Rat der Gemeinde, wenn eine Angelegenheit von wirtschaftlicher Bedeutung für die Ge-
meinde ist oder aus örtlichen Steuerungsgesichtspunkten bzw. Steuerungserfordernissen heraus wichtig gewor-
den ist. Durch die Vorschrift selbst werden keine darunter zu subsumierenden Sachverhalte aufzeigt. Sie enthält 
zudem auch keine Regelung, durch wen die Unterrichtung des Rates in solchen Fällen vorzunehmen ist.  
 
Nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift kann dafür aber nur der Bürgermeister als verantwortlicher Leiter der 
gemeindlichen Verwaltung in Betracht kommen, denn ihm obliegt diese Pflicht als gesetzliche Vorgabe (vgl. § 55 
Absatz 1 Satz 1 GO NRW). Die Pflicht ist jedoch örtlich abzugrenzen und auszugestalten. Es bieten sich deshalb 
in Zusammenarbeit mit dem Rat der Gemeinde sachgerechte Festlegungen darüber an, bei welchen örtlichen 
Anlässen es einer Unterrichtung des Rates und durch wen bedarf. In diese Absprache sollten auch die Unterrich-
tungspflichten einbezogen werden, die ausdrücklich gesetzlich bestimmt worden sind. 
 
 
2.2.3 Die Unterrichtung bei einer Haushaltssperre 
 
Nach der haushaltsrechtlichen Vorschrift ist der Rat der Gemeinde unverzüglich zu unterrichten, wenn der Käm-
merer oder der Bürgermeister eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen hat. Diese Unterrichtung ist sachge-
recht, denn mit der haushaltswirtschaftlichen Sperre wird die Inanspruchnahme von Haushaltsermächtigungen 
beschränkt, die im Rahmen des Ratsbeschlusses über die gemeindliche Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
zugelassen wurde. Die Unterrichtung dient aber auch dazu, dem Rat die Möglichkeit zu geben, die vom Kämme-
rer oder Bürgermeister erlassene Haushaltssperre ggf. wieder aufzuheben. Es bietet sich deshalb für den Käm-
merer und den Bürgermeister an, den Rat in den Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre einzubinden. Die-
se haushaltsrechtlich geregelte Unterrichtungspflicht dient daher nicht nur der Information des Rates, sondern 
sichert ihm zugleich auch seine Rechte. 
 
 
2.2.4 Die Unterrichtung bei einer Gefährdung des Haushaltsausgleichs 
 
Der Rat der Gemeinde ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass der Haushaltsausgleich im 
Haushaltsjahr gefährdet ist (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW). Die Pflicht zur unverzüglichen Unterrichtung soll dem 
Rat die Möglichkeit geben, ggf. unmittelbar eigene Maßnahmen zur Vermeidung eines drohenden Jahresfehlbe-
trages festzulegen. Im Zusammenhang mit einer bestehenden Ausgleichsrücklage ist dabei örtlich abzuwägen, 
ob das Erreichen eines "fiktiv" ausgeglichenen Haushalts als ausreichend angesehen werden kann. Sofern je-
doch der mögliche Jahresfehlbetrag voraussichtlich zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage führen wird, 
muss geprüft werden, welche Konsolidierungsmaßnahmen ab wann umgesetzt werden können.  
 
Im Sinne der Haushaltswirtschaft der Gemeinde entsteht eine Unterrichtungspflicht auch dann, wenn ein höherer 
Jahresfehlbetrag als Ergebnis des Haushaltsjahres droht, als ursprünglich geplant war. In solchen Fällen zielt die 
Unterrichtungspflicht - wie beim Sachverhalt der Gefährdung des Haushaltsausgleichs - darauf ab, dass durch 
besondere Ereignisse im Haushaltsjahr möglicherweise Abweichungen vom Haushaltsplan auftreten, die sich 
weiter zulasten der Gemeinde auswirken. Die Ausweitung eines Fehlbetrages stellt ins gesamt eine erhebliche 
Gefährdung des Haushaltsausgleichs bzw. der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde dar, die dem durch 
geeignete Konsolidierungsmaßnahmen unmittelbar entgegen treten muss. 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 24 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1627 

 
 
2.2.5 Die Unterrichtung bei höheren Investitionsauszahlungen 
 
Der Rat der Gemeinde ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich die Investitionsauszahlungen einer im ge-
meindlichen Haushaltsplan veranschlagten Einzelmaßnahme nicht nur geringfügig erhöhen. Entstehende Verän-
derungen der geplanten Auszahlungen bei investiven Einzelmaßnahmen über einer vom Rat bestimmten Wert-
grenze lassen sich gut nachvollziehbar, weil solche gemeindlichen Investitionsmaßnahmen gesondert als Einzel-
maßnahmen in in den Teilplänen des gemeindlichen Haushaltsplans (Teilfinanzpläne) zu veranschlagen sind (vgl. 
§§ 4 und 14 GemHVO NRW). 
 
Von der haushaltsrechtlichen Vorschrift werden daher regelmäßig die gemeindlichen Geschäftsvorfälle erfasst, in 
denen höhere Investitionsauszahlungen als geplant entstehen, z. B. nicht nur aus allgemeinen Preissteigerungen 
heraus resultieren. Es werden aber auch Geschäftsvorfälle erfasst, in denen nachträgliche Veränderungen oder 
fehlerhafte Vorausplanungen zu erheblichen Kostensteigerungen für die Gemeinde führen. Die Ursache für derar-
tige wesentliche und maßnahmebezogene Erhöhungen der Investitionsauszahlungen ist für das Eintreten der 
Unterrichtungspflicht gegenüber dem Rat ohne Bedeutung. Sie hat für die Beratungen und Entscheidungen des 
Rates eine erhebliche Bedeutung und sollte daher offengelegt bzw. nicht verschwiegen werden.  
 
 
2.3 Weitere haushaltsmäßige Unterrichtungspflichten 
 
2.3.1 Die anlassbezogene Unterrichtung 
 
2.3.1.1 Die Unterrichtung über die Haushaltsplanung 
 
Die Unterrichtungspflicht des Bürgermeisters in wichtigen Gemeindeangelegenheiten umfasst auch haushalts-
wirtschaftliche Sachverhalte, die haushaltsrechtlich nicht gesondert zum Gegenstand der Unterrichtungspflicht 
gegenüber dem Rat der Gemeinde gemacht worden sind. Eine wichtige anlassbezogene Unterrichtungspflicht 
kann dabei im Rahmen der Aufstellung der gemeindlichen Haushaltssatzung entstehen. Die Anzeige der vom Rat 
der Gemeinde beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen gegenüber der Aufsichtsbehörde ist gesetzlich 
bestimmten Fristen unterworfen worden, die von der Gemeinde einzuhalten sind (vgl. § 80 Absatz 5 GO NRW).  
 
Die gesetzliche Frist stellt dabei nicht nur eine Grenze für den Abschluss der örtlichen Haushaltsplanung für das 
neue Haushaltsjahr dar. Mit ihr wird auch bezweckt, dass im Rahmen des jährlich wiederkehrenden Haushalts-
kreislaufs der Rat frühzeitig durch eine aktualisierte Haushaltsplanung über die geplante weitere wirtschaftliche 
Entwicklung der Gemeinde informiert wird. Diese Vorgaben hat die Gemeinde zu beachten, wenn aus zwingen-
den örtlichen und sachlogischen Gründen die jährliche Frist nicht einhalten werden kann. In einem solchen Fall 
obliegt dem Bürgermeister eine besondere Unterrichtungspflicht gegenüber dem Rat, denn er hat den Rat der 
Gemeinde über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten zu unterrichten (vgl. § 62 Absatz 4 GO NRW). 
 
 
2.3.1.2 Die Unterrichtung bei Über- und Außerplanmäßigkeit 
 
Eine gesonderte haushaltsrechtlich festgelegte Unterrichtungspflicht gegenüber dem Rat der Gemeinde besteht 
darin, dass erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur 
Kenntnis zu geben sind (vgl. § 83 Absatz 2 GO NRW). Die erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen dagegen der vorherigen Zustimmung des Rates, sodass es dann 
keiner gesonderten Information bedarf. Für die Abgrenzung zwischen dem Zustimmungsbedürfnis und der Unter-
richtungspflicht ist in der Vorschrift kein Maßstab festgelegt worden. Die Gemeinde hat daher eigenverantwortlich 
eine Abgrenzung unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse vorzunehmen, sofern dafür keine feststehen-
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de Wertgrenze bestimmt wurde. Aus dem haushaltsmäßigen Zusammenhang kann dazu abgeleitet werden, dass 
der Begriff „erheblich“ immer in einem Verhältnis der vorgesehenen überplanmäßigen oder außerplanmäßigen 
Aufwendungen oder Auszahlungen zu der jeweils betroffenen Haushaltsposition im gemeindlichen Haushaltsplan 
ins Verhältnis zusetzen ist.  
 
Für die örtliche Abgrenzung bietet sich daher eine Abstimmung mit dem Rat der Gemeinde an. Die haushaltswirt-
schaftliche Verantwortung, die von der gemeindlichen Verwaltung gemeinsam mit dem Rat zu tragen ist, gebietet 
ein solches Zusammenwirken bei überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. 
Diese Zusammenarbeit entlässt dabei die gemeindliche Verwaltung nicht aus ihrer Informationspflicht über die 
unterhalb der Erheblichkeitsschwelle liegenden überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen gegenüber dem Rat. Bei ausreichenden örtlichen Erfahrungen über die tatsächliche Bedeutung 
und das zeitliche Handeln kann ggf. eine Absprache über eine zeitnahe unterjährige Unterrichtung und eine Un-
terrichtung im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses getroffen werden.  
 
 
2.3.1.3 Die Unterrichtung über den Jahresabschluss 
 
Eine wichtige anlassbezogene Unterrichtungspflicht kann im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jahres-
abschlusses entstehen. Die Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses und seine Feststellung durch den 
Rat sind gesetzlich bestimmten Fristen unterworfen worden (vgl. §§ 95 und 96 GO NRW). Die in diesem gesetzli-
chen Rahmen festgelegte Aufstellungsfrist stellt dabei nicht nur eine Grenze für das Ende der örtlichen Jahresab-
schlussarbeiten durch die gemeindliche Verwaltung dar.  
 
Mit der haushaltsrechtlichen Frist wird auch bezweckt, dass der Rat der Gemeinde zeitnah nach Ablauf des 
Haushaltsjahres durch einen aktuellen Jahresabschluss über das Ergebnis der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft und die Vermögens- und Schuldenlage sowie die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde infor-
miert wird. Diese Vorgaben hat die Gemeinde zu beachten, wenn aus zwingenden örtlichen und sachlogischen 
Gründen die gesetzten Fristen nicht eingehalten werden können. In diesen Fällen obliegt dem Bürgermeister eine 
gesonderte Unterrichtungspflicht gegenüber dem Rat, denn er hat den Rat der Gemeinde über alle wichtigen 
Gemeindeangelegenheiten zu unterrichten (vgl. § 62 Absatz 4 GO NRW). 
 
 
2.3.1.4 Die Unterrichtung über den Verzicht auf einen Gesamtabschluss 
 
Eine wichtige Gemeindeangelegenheit, die eine Unterrichtungspflicht gegenüber dem Rat der Gemeinde auslöst, 
stellt auch der Verzicht auf einen gemeindlichen Gesamtabschluss dar. Eine gesonderte haushaltsrechtliche 
Ausnahmeregelung besteht für die Gemeinde jedoch nicht (vgl. § 116 GO NRW). Eine Gemeinde kann auf die 
Aufstellung eines Gesamtabschlusses grundsätzlich aber verzichten, wenn nach ihren örtlichen Verhältnissen die 
Voraussetzungen dafür nicht vorliegen. Die Gemeinde ist dabei verpflichtet, zu jedem Abschlussstichtag erneut 
zu prüfen, ob ein Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der gemeindlichen Verwaltung und mindestens einem der 
gemeindlichen Betriebe besteht. 
 
Das Bestehen eines Mutter-Tochter-Verhältnis ist aber die wichtigste Voraussetzung, damit für die Gemeinde die 
Pflicht zur Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschluss entsteht. In solchen besonderen Einzelfällen ist ein 
Verzicht auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses möglich, denn keiner der gemeindlichen Betriebe ist voll zu 
konsolidieren. Die Aufstellungspflicht wird dabei auch nicht dadurch ersetzt, dass die Gemeinde über Betriebe 
verfügt, die nach der Equity-Methode zu konsolidieren sind. Ein erhebliches Beteiligungsverhältnis der gemeindli-
chen Verwaltung an einem solchen Betrieb ersetzt nicht das notwendige Mutter-Tochter-Verhältnis für die Durch-
führung der Vollkonsolidierung im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses.  
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Bei einem zulässigen Verzicht auf den gemeindlichen Gesamtabschluss hat der Bürgermeister den Rat darüber 
zu unterrichten (vgl. § 62 Absatz 4 GO NRW). Die Kenntnis darüber ist für den Rat wichtig, denn er soll in jedem 
Haushaltsjahr den aufgestellten gemeindlichen Gesamtabschluss bestätigen, wird aber durch einen Verzicht von 
dieser Aufgabe befreit (vgl. § 116 Absatz 1 GO NRW). Der Bürgermeister hat dabei zu beachten, dass in den 
Fällen des Verzichts auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses nicht die gesetzlich bestimmte grundsätzliche 
Prüfungspflicht erlischt. Die Prüfungspflicht des Rechnungsprüfungsausschusses erstreckt sich in solchen Fällen 
dann darauf, ob bei der Gemeinde die Voraussetzungen für einen Verzicht auf die Aufstellung des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses vorliegen. Die Unterrichtung des Rates in dieser Sache kann verfahrensmäßig entsprechend 
der sonst vorzunehmenden Zuleitung des Entwurfs des Gesamtabschlusses erfolgen. Zu der Unterrichtungs-
pflicht gehört auch, den Rat über das Prüfungsergebnis zu informieren. 
 
 
2.3.1.5 Die Unterrichtung über den Beteiligungsbericht 
 
Die Gemeinde hat nach den Vorschriften über die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung einen Betei-
ligungsbericht zu erstellen (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). Sie ist verpflichtet, diesen Bericht dem Rat der 
Gemeinde und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen, in dem der Bericht dem Gesamtabschluss oder dem 
Jahresabschluss beizufügen ist. Diese Informationspflichten der Gemeinde gegenüber dem Rat sollen gewähr-
leisten, dass die Gemeinde nicht nur über die Aufgabenerfüllung in Form des haushaltswirtschaftlichen Gesche-
hens durch die gemeindliche Verwaltung informiert. Sie hat auch über die zweckbezogene Aufgabenerfüllung im 
Rahmen ihrer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung zu berichten. Der gemeindliche Beteiligungs-
bericht muss dabei so gestaltet sein, dass er für eine Unterrichtung des Rates geeignet ist. Diese gesetzlichen 
Informationspflichten schränken den Gestaltungsfreiraum der Gemeinden jedoch nicht ein.  
 
 
2.3.1.6 Die Unterrichtung über die Kosten- und Leistungsrechnung 
 
Nach der Vorschrift hat die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Grundsätze über Art und Umfang der 
Kosten- und Leistungsrechnung in der gemeindlichen Verwaltung zu regeln. Bei der Ausgestaltung hat die Bür-
germeisterin oder der Bürgermeister einen großen Entscheidungsspielraum und muss in einer örtlichen Dienst-
anweisung die Einrichtung, die Durchführung und den Abschluss der örtlichen Kosten- und Leistungsrechnung 
bestimmen. Die erlassene örtliche Dienstanweisung über Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung in 
der gemeindlichen Verwaltung ist dem Rat der Gemeinde zur Kenntnis vorzulegen. Die Vorschrift sichert dadurch 
die Informationsrechte des Rates in örtlich bedeutsamen Angelegenheiten.  
 
 
2.3.1.7 Die Unterrichtung über die Ermächtigungsübertragungen 
 
Eine gesonderte Unterrichtungspflicht gegenüber dem Rat der Gemeinde besteht auch über die Ermächtigungs-
übertragungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr in das Folgejahr (vgl. § 22 Absatz 4 GemHVO NRW). Die 
von der Gemeinde vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen fließen einerseits in den von der Gemeinde auf-
zustellenden Jahresabschluss ein und verbessern das haushaltswirtschaftliche Jahresergebnis. Durch die Über-
tragungen belasten die haushaltsmäßigen Ermächtigungen aber wirtschaftlich das folgende Haushaltsjahr.  
 
Aus der Pflicht zur Aufstellung und Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses nach Ablauf des Haus-
haltsjahres entsteht ein erheblicher Zeitraum im Folgejahr des Haushaltsjahres, in dem die übertragenen Ermäch-
tigungen üblicherweise bereits in Anspruch genommen werden sollen. Der Rat ist daher über die Ermächtigungs-
übertragungen zu unterrichten, sobald im Rahmen der Aufstellung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresab-
schlusses eine entsprechende Festlegung erfolgt ist und nicht nur im Rahmen des gemeindlichen Jahresab-
schlusses. Der Gegenstand der Unterrichtung sollten dabei nicht nur die von der gemeindlichen Verwaltung be-
stimmten Ermächtigungsübertragungen, sondern auch die gesetzlich weitergeltenden haushaltswirtschaftlichen 
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Ermächtigungen sein, sofern solche Ermächtigungen noch nicht oder nicht vollständig von der Gemeinde in An-
spruch genommen worden sind, z. B. die Kreditermächtigungen (vgl. §§ 86 und 89 GO NRW).  
 
Die Gemeinde sollte in diesem Zusammenhang eine Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen jedoch 
möglichst erst vornehmen, wenn sie den Rat über die vorgenommenen Übertragungen unterrichtet hat. Diese 
Vorgehensweise ist nicht zwingend, denn es ist haushaltsrechtlich nur bestimmt worden, dass die haushaltswirt-
schaftlichen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar sind (vgl. § 22 Absatz 1 Satz 1 
GemHVO NRW). Sofern daher der Rat im Rahmen der gemeindlichen Haushaltssatzung zu den haushaltswirt-
schaftlichen Ermächtigungen keine Beschränkungen festgelegt hat, besteht kein Hindernis für eine Inanspruch-
nahme der übertragenen Ermächtigungen vor der Unterrichtung des Rates. Sie bedürfen keiner gesonderten 
Beschlussfassung durch den Rat vor ihrer Inanspruchnahme. 
 
 
2.3.1.8 Die Unterrichtung über die örtlichen Vorschriften 
 
Eine ausdrückliche Unterrichtungspflicht gegenüber dem Rat der Gemeinde besteht über die vom Bürgermeister 
zu erlassenden örtlichen Vorschriften (vgl. § 31 GemHVO NRW). Diese Vorschrift über die Vorlage der Vorschrif-
ten zur Kenntnisnahme durch den Rat soll die Rechte des Rates in örtlich bedeutsamen Angelegenheiten sichern. 
Der Bürgermeister hat die örtlichen Vorschriften zur Sicherung der ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben 
der Finanzbuchhaltung zu erlassen, weil er verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäfts-
gangs der gesamten Verwaltung ist. Die örtlichen Vorschriften wirken sich jedoch auch auf die Ausführung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft aus und berühren daher die Budgetrechte des Rates. 
 
Es ist deshalb geboten, den Rat über die örtlichen Vorschriften zu unterrichten. Einen Anlass für diese Unterrich-
tung stellen dabei die Inhalte der zu erlassenden Vorschriften selbst dar sowie deren Wirkungen auf den ge-
meindlichen Geschäftsablauf. Die örtlichen Vorschriften sollen daher nicht nur einfache Ausführungen zu den 
einzuhaltenden Sicherheitsstandards enthalten, sondern auch die Gegebenheiten aus der örtlichen Verwaltungs-
organisation angemessen berücksichtigen. Diese Vorgaben verdeutlichen die eigene sachliche Verantwortung 
der Gemeinde, insbesondere hinsichtlich des Umgangs mit den gemeindlichen Zahlungsmitteln und den Wertge-
genständen. Die örtlichen Vorschriften sind daher grundsätzlich so gewichtig, dass auf eine Kenntnisnahme durch 
den Rat der Gemeinde nicht verzichtet werden kann. 
 
 
2.3.1.9 Die Unterrichtung über Zinssicherungsgeschäfte 
 
Eine wichtige Gemeindeangelegenheit, die zu einer Unterrichtungspflicht gegenüber dem Rat der Gemeinde 
führt, stellen gemeindliche Zinssicherungsgeschäfte dar. Mit einem Zinsrisikomanagement können die Gemein-
den bei variabel verzinslichen Verbindlichkeiten, bei auslaufenden Zinsvereinbarungen oder bei Umschuldungen 
sowie bei der Aufnahme neuer Kredite das Risiko von Zinssteigerungen wirksam steuern, um die haushaltsmäßi-
gen Belastungen in verträglichen Grenzen zu halten. In diesem Zusammenhang können auch Zinsderivate zum 
Einsatz kommen, wenn bei der Gemeinde ausreichend Kenntnisse über die Risiken und Chancen solcher Finan-
zinstrumente vorliegen und ein sorgfältiger Umgang damit sowie eine Überwachung und Kontrolle erfolgt.  
 
Diese Gegebenheiten stellen jedoch vielfach eine erhebliche Herausforderung für die gemeindliche Kreditwirt-
schaft und die Geldanlage durch die Gemeinde dar. Es sollen grundsätzlich eine Optimierung von Kreditkonditio-
nen erreicht und die Zinsrisiken durch den Einsatz von Zinsderivaten begrenzt werden. Die Gemeinde hat bei 
solchen Finanzgeschäften grundsätzlich den Vorrang der Sicherheit und der Risikominimierung zu beachten. Sie 
darf die vielfältigen Möglichkeiten der Kapitalmärkte nur in einem angemessenen und vertretbaren Umfang in 
Anspruch nehmen.  
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Im Zusammenhang damit soll von der Gemeinde auch die Beteiligung des Rates erfolgen. Es soll gemeinsam 
unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse die Einrichtung eines örtlichen Zinsrisikomanagements sowie 
die Verantwortung beim Abschluss von Zinssicherungsgeschäften festgelegt werden. Im Zweifel dürften z. B. die 
Entscheidungen über den Einsatz von Zinsderivaten durch die Gemeinde als bedeutsame Geschäfte für die Ge-
meinde anzusehen sein, sodass deswegen eine Ratsbeteiligung zwingend geboten ist.  
 
Es ist daher sachgerecht, örtlich festzulegen, ob und welche Zinssicherungsgeschäfte die gemeindliche Verwal-
tung als Geschäfte der laufenden Verwaltung abschließen darf (vgl. § 41 GO NRW). Es muss dabei abgegrenzt 
werden, welche Geschäfte einem Zustimmungsvorbehalt des Rates unterliegen, z. B. abhängig vom Geschäfts-
volumen oder von einer anderen Wertgrenze, unterhalb derer dann von einer untergeordneten Bedeutung für die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde ausgegangen werden kann. Mit dem Rat sollten dazu zeitnahe und sachge-
rechte Informationspflichten über die gemeindlichen Finanzgeschäfte vereinbart werden, die von der gemeindli-
chen Verwaltung eigenverantwortlich abgeschlossen werden können. Für besondere Gegebenheiten kann sich 
der Rat gleichwohl eine vorherige Beteiligung vorbehalten. 
 
 
2.3.2 Die regelmäßige unterjährige Unterrichtung 
 
Die Unterrichtungspflicht gegenüber dem Rat der Gemeinde kann sich auf eine Vielzahl von wichtigen Gemein-
deangelegenheiten und haushaltswirtschaftliche Besonderheiten erstrecken. Für die Steuerung der Gemeinde ist 
aber gleichwohl eine regelmäßige unterjährige Unterrichtung des Rates geboten. Die haushaltswirtschaftliche 
Entwicklung der Gemeinde sowie deren Auswirkungen auf die gemeindliche Aufgabenerfüllung und umgekehrt 
erfordern grundsätzlich eine unterjährige Beteiligung des Rates. Insbesondere die strategische Steuerung der 
Gemeinde und die Festlegung von Zielen, die dem Rat obliegen, erzeugen besondere Informationsbedürfnisse zu 
den örtlichen Politikfeldern und Rahmenbedingungen. In diesem Zusammenhang können auch die örtlich gebilde-
ten Budgets zum Anlass genommen werden, mehrmals jährlich den Rat über die Erreichung der gesetzten Fi-
nanz- und Leistungsziele zu unterrichten.  
 
Unter örtlichen Steuerungsgesichtspunkten bzw. Steuerungserfordernissen müssen die Inhalte der unterjährigen 
Unterrichtungspflichten des Bürgermeisters mit dem Rat abgestimmt werden. Auch die besonderen Anlässe und 
die Zeiträume der Berichtspflichten durch den Bürgermeister sollten im Zusammenwirken mit dem Rat festgelegt 
werden. Ebenso auch die Vorgehensweise in den Fällen, in denen aus haushaltswirtschaftlicher Sicht eine ge-
sonderte Beschlussfassung durch den Rat geboten ist. Dabei ist örtlich auch die Form der Erfüllung der Informa-
tionspflicht zu klären.  
 

 
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 25 
Vergabe von Aufträgen 

 
(1) Der Vergabe von Aufträgen muss eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die Natur des 
Geschäfts oder besondere Umstände eine beschränkte Ausschreibung oder eine freihändige Vergabe rechtferti-
gen. 
 
(2) Bei der Vergabe von Aufträgen in einer finanziellen Größenordnung unterhalb der durch die Europäische 
Union festgelegten Schwellenwerte sind die Vergabebestimmungen anzuwenden, die das Innenministerium be-
kannt gibt. 
 
 
Erläuterungen zu § 25: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Grundlagen gemeindlicher Auftragsvergaben 
 
Die Gemeinde benötigt zur Erfüllung ihrer unterschiedlichen Aufgaben eine Vielzahl von Wirtschaftsgütern und 
Vermögensgegenständen, die sie bei Dritten einkauft bzw. am Markt erwirbt. Ein solcher Erwerb vollzieht sich 
regelmäßig durch einen gegenseitigen Vertrag, der den Dritten zur Lieferung oder Leistung von Wirtschaftsgütern 
und die Gemeinde zur Entgeltzahlung an den Dritten verpflichtet. Die Gemeinde als Gebietskörperschaft tritt 
dabei gegenüber den Dritten als öffentliche Auftraggeber auf (vgl. § 1 Absatz 2 GO NRW i.V.m. § 98 Nummer 1 
GWB). Die Ziele und Zwecke des Erwerbs von Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen durch öffentliche Auftrag-
geber haben zu Grundsätzen und Auswahlkriterien bzw. Maßstäben geführt, die auch von der Gemeinde zu be-
achten sind, um ein den gemeindlichen Anforderungen entsprechendes Angebot zu erhalten. 
 
Ein Beschaffungsvorgang der Gemeinde ist dabei der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zuzurechnen, sodass 
ein solcher gemeindlicher Geschäftsvorfall grundsätzlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten abzuwickeln ist. 
Bei derartigen gemeindlichen Geschäftsvorfällen besteht regelmäßig ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen 
der Sach- oder Dienstleistung eines Dritten und des von der Gemeinde dafür zu zahlenden Entgeltes. Die Ge-
meinde sollte ihre Aufträge nach allgemeinen Grundsätzen vergeben (vgl. § 97 GWB), soweit nicht andere recht-
liche Vorschriften zur Anwendung kommen. Nachfolgend werden die Grundsätze aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze für Vergabeverfahren 

 
 

§ 97 GWB 
 

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

Absatz 1 

 
Öffentliche Auftraggeber beschaffen Waren, Bau- und Dienstleistungen 
nach Maßgabe der folgenden Vorschriften im Wettbewerb und im Wege 
transparenter Vergabeverfahren. 
 

Absatz 2 

 
Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleichzubehandeln, es 
sei denn, eine Benachteiligung ist aufgrund dieses Gesetzes ausdrücklich 
geboten oder gestattet. 
 

 
Absatz 3 

 

 
Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
vornehmlich zu berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt  
(Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. 
Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen vergeben werden, wenn 
wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. Wird ein Unter-
nehmen, das nicht öffentlicher Auftraggeber ist, mit der Wahrnehmung 
oder Durchführung einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 25 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1633 

 
Die Grundsätze für Vergabeverfahren 

 
 

§ 97 GWB 
 

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 
Auftraggeber das Unternehmen, sofern es Unteraufträge an Dritte vergibt, 
nach den Sätzen 1 bis 3 zu verfahren. 
 

Absatz 4 
 

 
Aufträge werden an fachkundige, leistungsfähige sowie gesetzestreue 
und zuverlässige Unternehmen vergeben. Für die Auftragsausführung 
können zusätzliche Anforderungen an Auftragnehmer gestellt werden, die 
insbesondere soziale, umweltbezogene oder innovative Aspekte betref-
fen, wenn sie im sachlichen Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand 
stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben. Andere oder 
weitergehende Anforderungen dürfen an Auftragnehmer nur gestellt  
werden, wenn dies durch Bundes- oder Landesgesetz vorgesehen ist. 
 

Absatz 4a 

 
Auftraggeber können Präqualifikationssysteme einrichten oder zulassen, 
mit denen die Eignung von Unternehmen nachgewiesen werden kann. 
 

 
Absatz 5 

 

 
Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. 
 

 
Absatz 6 

 

 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates nähere Bestimmungen über das bei der 
Vergabe einzuhaltende Verfahren zu treffen, insbesondere über die Be-
kanntmachung, den Ablauf und die Arten der Vergabe, über die Auswahl 
und Prüfung der Unternehmen und Angebote, über den Abschluss des 
Vertrages und sonstige Fragen des Vergabeverfahrens. 
 

 
Absatz 7 

 

 
Die Unternehmen haben Anspruch darauf, dass der Auftraggeber die 
Bestimmungen über das Vergabeverfahren einhält. 
 

Abbildung 396 „Die Grundsätze für Vergabeverfahren“ 
 
Zu den bei Vergaben geltenden Maßstäben gehört z. B. bei der Auswahl eines Dritten als Vertragspartner auch 
dessen Qualifikation und Leistungsfähigkeit zu prüfen. Die Gemeinde soll möglichst das beste wirtschaftliche 
Verhältnis zwischen der vom Dritten zu erbringenden Leistung oder Lieferung und dem von der Gemeinde zu 
zahlenden Preis zu erreichen. Eine künstliche Aufteilung der beauftragten Leistungen soll deshalb grundsätzlich 
unterbleiben. Sie kann aber in besonderen Fällen geboten sein, z. B. wegen unterschiedlicher Bieter oder wegen 
der ansonsten fehlenden Umsetzbarkeit des gemeindlichen Vorhabens.  
 
 
2. Die Ausschreibungspflichten der Gemeinde 
 
Diese Vorschrift beinhaltet eine Ausschreibungspflicht für die Gemeinde vor der Vergabe eines öffentlichen Auf-
trages, sofern nicht vor Ort besondere Ausnahmetatbestände vorliegen. Sie erfasst sämtliche Vergaben von ge-
meindlichen Aufträgen, also alle Lieferungen und Leistungen, die unterhalb der Schwellenwerte (ohne Umsatz-
steuer) der Europäischen Union liegen. Dabei gilt grundsätzlich für die Gemeinde, je formloser eine gemeindliche 
Auftragsvergabe unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften durchgeführt wird, desto transparenter muss 
das gemeindliche Verfahren sowie die Entscheidung der Auftragsvergabe ausgestaltet sein. Die grundsätzliche 
Verpflichtung der Gemeinde zur öffentlichen Ausschreibung von Vergaben soll sicherstellen, dass die Angebote 
an die Gemeinde von den infrage kommenden Anbietern im Leistungswettbewerb mit den Mitbewerbern zustande 
kommen. Die Gemeinde soll zudem in die Lage versetzt werden, unter Ausnutzung aller Chancen am Markt das 
für sie wirtschaftlich günstigste Angebot zu erzielen. Das von der Gemeinde für die Vergabe eines Auftrages 
angewandte Verfahren muss grundsätzlich allen Anbietern offen stehen, transparent sein und dem Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung genügen. 
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Auf das Vergabewesen der Gemeinden wirken sich unmittelbar auch die einschlägigen Vorschriften der Europäi-
schen Union aus. Der Absatz 2 der Vorschrift enthält deshalb eine Klarstellung, dass sich die Vergabevorschrift 
nur auf das gemeindliche Handeln und den Auftragsrahmen bzw. das Verfahren beziehen kann, das unterhalb 
der von der Europäischen Union festgesetzten Schwellenwerte liegt. Oberhalb der Schwellenwerte gilt das von 
der EU bestimmte Vergaberecht, das in bundeseinheitliche Vorschriften umgesetzt worden ist. Die Vergabe von 
Aufträgen durch Gemeinden teilt sich daher grundsätzlich in zwei Regelungsbereiche. In diesem Zusammenhang 
ist zu beachten, dass die Zweiteilung im Vergabewesen auch dazu führt, bestimmte Begriffe inhaltlich unter-
schiedlich anzuwenden, z. B. im Bereich des Bauwesens. 
 
 
3. Die Schwellenwerte der Europäischen Union 
 
Vor jeder Auftragsvergabe hat die Gemeinde zu prüfen, ob ihr Auftrag einen Auftragswert umfasst, der die von 
der EU-Kommission bekannt gegebenen Schwellenwerte erreicht oder überschreitet. Die zu beachtenden 
Schwellenwerte ergeben sich dabei i.d.R. aus § 100 Absatz 1 GWB i.V.m. § 2 der Verordnung über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge (VgV) in der jeweils im Bundesgesetzblatt (BGBl) veröffentlichten aktuellen Form, soweit 
eine Verordnung der EU-Kommission nicht unmittelbar anzuwenden ist.  
 
Durch die Verordnung (EU) Nr. 1251/2011 der Kommission vom 30.11.2011 wurden die EU-Richtlinien 
2004/17/EG, 2004/18/EG und 2009/81/EG und dabei die bisherigen Schwellenwerte für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge nach europäischem Vergaberecht geändert. Die neuen Schwellenwerte gelten unmittelbar in den EU-
Mitgliedsstaaten. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Schwellenwerte von der EU-Kommission 
regelmäßig aktualisiert werden. Ab dem Stichtag 1. Januar 2012 gelten derzeit folgende Schwellenwerte auch für 
die Gemeinde (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Schwellenwerte der Europäischen Union 

 
 
Für Liefer- und Dienstleistungsaufträge im Sektorenbereich 
(Trinkwasser- oder Energieversorgung, Verkehrsbereich): 
 

400.000 € 

 
Für alle anderen Liefer- und Dienstleistungsaufträge: 
 

200.000 € 

 
Für Bauaufträge: 
 

5.000.000 € 

Abbildung 397 „Die Schwellenwerte der Europäischen Union“ 
 
Die aufgeführten Schwellenwerte sind von der Gemeinde bei ihren Auftragsvergaben anzuwenden. Sofern der 
gemeindliche Auftragswert den betreffenden Schwellenwert erreicht oder überschreitet, hat die Gemeinde beson-
dere Verfahrensvorgaben zu beachten und umzusetzen, die in den einzelnen Vergabeordnungen näher bestimmt 
sind (vgl. z. B. VOB oder VOL). Das gemeindliche Vergabeverfahren ist dann insgesamt darauf auszurichten. 
 
 
4. Die Besonderheiten bei Auftragsvergaben 
 
4.1 Die Vermeidung von Interessenkonflikten 
 
Im Rahmen von Vergabeentscheidungen kann es zu einem Mitwirkungsverbot voreingenommener Personen 
kommen, denn es gilt sicherzustellen, dass für die Gemeinde als Auftraggeber nur Personen tätig werden, die in 
ihren Interessen weder mit einem Bieter noch einem Beauftragten des Bieters verbunden sind, noch diese bera-
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ten und auch nicht selbst Bieter oder Bewerber gegenüber der Gemeinde sind. Auch ein Angehörigenstatus zum 
Bieter oder Bewerber führt zur Voreingenommenheit eines Beschäftigten in diesem Sinne. Die Gemeinde hat 
deshalb dafür zu sorgen, dass bei ihr tätige und im Rahmen von Vergabeverfahren voreingenommene Beschäf-
tigte nicht auf relevante Vergabeentscheidungen einwirken können.  
 
Unter Sicherungsaspekten sollte daher von der Gemeinde bestimmt werden, dass eine Entscheidung über die 
Vergabe von gemeindlichen Aufträgen durch Beschäftigte der Gemeinde mindestens von zwei Personen zu tref-
fen ist (Vieraugenprinzip). Auch die Festlegung einer Rotation, sodass Beschäftigte in korruptionsgefährdeten 
Bereichen in der Regel nicht länger als fünf Jahre ununterbrochen eingesetzt werden, gehört dazu. Örtliche not-
wendige Sicherungsvorgabe müssen sich daher auf alle Tätigkeiten in mündlicher oder schriftlicher Form oder 
sonstige Handlungen beziehen, die zur Meinungsbildung über die zutreffende Sachentscheidung oder das 
Vergabeverfahren beitragen sollen. Das Neutralitätsgebot verlangt dazu von der Gemeinde, den Beschäftigten 
aber auch Dritten eine Einflussnahme auf ein gemeindliches Vergabeverfahren zu verwehren, soweit sie ein un-
mittelbares oder mittelbares Interesse an der Vergabeentscheidung der Gemeinde haben könnten.  
 
 
4.2 Auftragsvergabe und Liquiditätsplanung 
 
Im Rahmen eines Vergabeverfahrens sollte die Gemeinde ihre haushaltsmäßige Planung der voraussichtlichen 
Umsetzung der gemeindlichen Maßnahme bereits beginnen. Dazu gehört nicht nur die haushaltsmäßige Einbe-
ziehung der Maßnahme in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde, sondern auch in die 
örtliche Liquiditätsplanung, denn die Gemeinde hat grundsätzlich ihre Liquidität einschließlich der Finanzierung 
ihrer Investitionen sicherzustellen (vgl. § 75 Absatz 6, § 84 und § 89 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 30 Absatz 6 
GemHVO NRW). In diesem Zusammenhang sollte bei der Gemeinde auch das Forderungssicherungsgesetz 
(FoSiG) vom 23.10.2008 (BGBl. I S. 2022) Beachtung finden, denn danach kann z. B. ein Unternehmer von der 
Gemeinde als „Besteller“ eine Abschlagszahlung verlangen. Diese Zahlung darf dann von der Gemeinde nicht 
verweigert werden, auch nicht wegen vorhandener (unwesentlicher) Mängel (vgl. § 632a BGB). Mit dem Gesetz 
sind zudem neue Regelungen über die Fälligkeit von Vergütungen getroffen worden (vgl. § 642 BGB). 
 
 
4.3 Aufgabenübertragung und Vergabe 
 
Als Vergabe von gemeindlichen Aufträgen im Sinne dieser Vorschrift wird nicht die Übertragung von Aufgaben 
der Gemeinde an eine benachbarte Gemeinde oder eine Aufgabenübertragung zwischen einer kreisfreien Stadt 
und einem benachbarten Kreis angesehen (vgl. § 3 Absatz 5 GO NRW). Diese Sachlage gilt entsprechend auch 
für eine Aufgabenübertragung an eine benachbarte Gemeinde oder zwischen einer kreisfreien Stadt und einem 
benachbarten Kreis (vgl. § 4 Absatz 5 GO NRW). Die Errichtung von Zweckverbänden nach dem Gesetz über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit sowie die Aufgabenübertragung der Gemeinde an einen solchen Zweckverband 
unterliegt ebenfalls nicht den vergaberechtlichen Bestimmungen.  
 
 
4.4 Vermögensveräußerung und Vergabe 
 
Bei der Veräußerung eines gemeindlichen Grundstückes besteht regelmäßig keine Pflicht der Gemeinde zur 
öffentlichen Ausschreibung. Die Pflicht entsteht auch nicht, wenn allgemeine baurechtliche Vorgaben bestehen, z. 
B. aufgrund der örtlichen Bauleitplanung. Gemeindliche Grundstücksveräußerungen sind aber dann als aus-
schreibungspflichtige Leistungsverträge anzusehen, wenn die Gemeinde sich dadurch eine ihr unmittelbar wirt-
schaftlich zugutekommende Bauleistung durch Dritte gemäß der von ihr als Auftraggeber genannten Erfordernis-
se beschafft (vgl. § 99 Absatz 3 GWB).  
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Ein solcher Fall kann z. B. entstehen, wenn aus der Bauplanung der Gemeinde heraus eine Grundstücksveräu-
ßerung mit einem bestimmten Bauauftrag für den Erwerber verbunden wird. Eine solche Sachlage zeigt sich z. B. 
dadurch, dass von der Gemeinde gesonderte Terminvorgaben für die Fertigstellung des Objektes gemacht wer-
den, das Objekt eine bestimmte Wertgrenze überschreitet und nach seiner Fertigstellung in das Eigentum der 
Gemeinde übergeht. Unter Beachtung der einschlägigen Schwellenwerte kann dann von der Gemeinde ggf. eine 
europaweite Ausschreibung vorzunehmen sein.   
  
 
4.5 Altersvorsorge und Vergabe 
 
Dem gemeindlichen Vergaberecht unterliegt auch eine Rahmenvereinbarung zur Einrichtung einer betrieblichen 
Altersvorsorge für Beschäftige, z. B. nach dem „Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer/-innen im 
kommunalen öffentlichen Dienst (TV-EUmw/VKA)“ vom 18.02.2003. Aufgrund des Tarifvertrages können Teile 
der künftigen Entgeltansprüche auf Verlangen der Beschäftigten teilweise zur Verwendung für die betriebliche 
Altersversorgung verwendet bzw. umgewandelt werden. Die dafür erforderliche Einschaltung eines Dritten zur 
Durchführung eines solchen Vorhabens unterliegt dem Vergaberecht. Es bestehen dafür keine tarifvertraglichen 
Privilegien und der Status der Gemeinde als öffentlicher Auftraggeber entfällt nicht durch den Tarifvertrag (vgl. 
Urteil des EuGH vom 15.07.2010, Rs. C-271/08).  
 
 
4.6 Das Vergaberegister 
 
4.6.1 Die Inhalte und Zwecke 
 
Das Gesetz zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung enthält die Vorgabe zur Errichtung einer Informations-
stelle beim Finanzministerium Nordrhein-Westfalen, bei der ein Vergaberegister errichtet und geführt wird. Dafür 
hat die Gemeinde besondere Daten zu liefern, damit zwischen den öffentlichen Stellen sachbezogene Informatio-
nen über die Zuverlässigkeit von natürlichen Personen, juristischen Personen und Personenvereinigungen bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge ausgetauscht werden können (vgl. § 3 KorruptionsbG). Im Vergaberegister sollen 
Informationen über Vergabeausschlüsse und Hinweise auf Verfehlungen, die nicht zu einem Vergabeausschluss 
geführt haben, vorgehalten werden. Diese Informationen sollen u.a. auch der Vorbereitung und Prüfung von 
Vergabeentscheidungen der Gemeinde dienen. 
 
Zu diesem Zweck werden in dem Vergaberegister insbesondere Daten über natürliche Personen gespeichert und 
verarbeitet, die von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen worden sind oder über die ein Eintrag im 
Sinne des § 5 Absatz 2 KorruptionsbG erfolgt ist. Es werden dort aber auch Daten über juristische Personen und 
Personenvereinigungen oder deren Teile gespeichert und verarbeitet, die von der Vergabe öffentlicher Aufträge 
ausgeschlossen worden sind oder deren Beschäftigte im Rahmen des Dienstverhältnisses eine Verfehlung be-
gangen haben, die im Sinne des § 5 Absatz 2 KorruptionsbG in das Vergaberegister einzutragen ist.  
 
 
4.6.2 Die Anzeigepflichten 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, dem Vergaberegister bestimmte Daten zu melden, sobald sie in Bezug auf natürli-
che Personen, juristische Personen oder Personenvereinigungen einen Vergabeausschluss ausspricht oder ihr 
einzutragende Verfehlungen im Sinne von § 5 KorruptionsbG im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung bekannt 
werden (vgl. § 6 Absatz 1 KorruptionsbG). Sie hat außerdem im Rahmen ihrer Auftragsvergaben die Vergabe von 
Aufträgen anzuzeigen, deren Wert 200.000 Euro übersteigt und die keine Inhousegeschäfte der Gemeinde im 
Sinne des Vergaberechts darstellen.  
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Solche Auftragsvergaben sind auch die örtliche Rechnungsprüfung und der Gemeindeprüfungsanstalt anzuzei-
gen (vgl. § 16 Absatz 1 KorruptionsbG). Dabei ist zu berücksichtigen, dass der örtlichen Rechnungsprüfung die 
Prüfung von Vergaben obliegt (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 8 GO NRW). Eine Anzeigepflicht besteht in entspre-
chender Weise auch für die gemeindlichen Vermögensveräußerungen. In solchen Fällen sind der gemeindlichen 
Anzeige eine Liste der Angebote aller Bieterinnen und Bieter sowie Bewerberinnen und Bewerber mit Namen und 
Preis sowie die Auswahlentscheidung der Gemeinde einschließlich einer Begründung beizufügen.  
 
 
4.6.3 Die Anfragepflichten 
 
Vor der Erteilung eines Auftrags hat die Gemeinde bei der o.a. Informationsstelle anzufragen, ob Eintragungen 
hinsichtlich der Bieterin oder des Bieters oder der Bewerberin oder des Bewerbers, die/der den Zuschlag erhalten 
soll, vorliegen. Derartige Anfragen sind bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen mit einem Wert 
über 25.000 Euro oder 50.000 Euro bei Vergaben von Bauleistungen, jeweils netto nach Abzug der Umsatzsteu-
er, erforderlich und von der Gemeinde an die Informationsstelle zu richten. Unterhalb der genannten Wertgrenzen 
hat die Gemeinde im Rahmen ihres pflichtgemäßen Ermessens über eine Anfrage zu entscheiden (vgl. § 8 Kor-
ruptionsbG). Nach der Auskunftserteilung sind von der Gemeinde die erhaltenen Informationen zu dokumentie-
ren. Sie muss dann in eigener Verantwortung darüber entscheiden, ob aufgrund der erhaltenen Informationen ein 
Ausschluss eines Bieters zu erfolgen hat oder erfolgen soll. 
 
 
4.7 Die Präqualifikation der Bieter 
 
Die Gemeinde kann im Rahmen eines Auftragsverfahrens für den Nachweis der Fachkunde und Eignung eines 
Bieters grundsätzlich nur Informationen verlangen, die der Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Durchfüh-
rung des gemeindlichen Auftrages dienen. Dazu können auch Nachweise gehören, die durch Präqualifizierungs-
verfahren erworben sind, soweit diese in die gemeindlichen Vergabeverfahren einbezogen werden dürfen. Bun-
desweit bestehen besondere zentrale Online-Präqualifikations- und Auskunftsdatenbanken (im Internet unter: 
www.pq-verein.de).  
 
Diese PQ-Datenbanken enthalten alle Unternehmen, die von den Stellen für die Präqualifikation von Bauunter-
nehmen auf ihre Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit) im VOL-Bereich bzw. VOB-Bereich 
überprüft worden sind. Die Gemeinde hat dabei (nach einmaliger Registrierung) - wie andere öffentliche Auftrag-
geber - die Möglichkeit, die auftragsunabhängige Zertifizierung von Eignungsnachweisen präqualifizierter Unter-
nehmen einzusehen und kann dadurch ihren Aufwand im Vergabeverfahren reduzieren. 
 
 
4.8 Der Vergabevermerk 
 
Nach Nummer 4 der von der Gemeinde anzuwendenden Vergabegrundsätze empfiehlt das Land den Gemein-
den, zur Vermeidung rechtlicher Risiken bei Aufträgen über Bauleistungen unterhalb der EU-Schwellenwerte 
grundsätzlich die Teile A (Abschnitt 1), B und C der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) in 
der jeweils geltenden, im Bundesanzeiger veröffentlichten Fassung anzuwenden (vgl. Runderlass des Innenmi-
nisteriums vom 22.03.2006; SMBl. NRW. 6300). Diese Empfehlung gilt entsprechend bei Aufträgen der Gemein-
den über Liefer- und Dienstleistungen unterhalb der EU-Schwellenwerte, bei denen grundsätzlich die Teile A 
(Abschnitt 1) und B der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) in der jeweils geltenden, im Bundesanzeiger 
veröffentlichten Fassung angewendet werden sollten (vgl. o.a. Runderlass des Innenministeriums).  
 
In diesen Teilen sind die Bestimmungen verankert, dass über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ein Vermerk 
zu fertigen ist, der die einzelnen Stufen des Verfahrens, die maßgebenden Feststellungen sowie die Begründung 
der einzelnen Entscheidungen enthalten muss (vgl. § 30 Nummer 1 VOB/A und § 30 Nummer 1 VOL/A). Ein 

http://www.pq-verein.de/
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solcher Vermerk sollte von Anfang an zeitnah und begleitend zu den gemeindlichen Entscheidungen verfasst und 
fortgeschrieben werden. Die Gemeinde kann dadurch wird ihren Dokumentationspflichten und der Nachprüfbar-
keit des gemeindlichen Handelns genügen. Bei den einzelnen festzuhaltenden Verfahrensschritten muss insbe-
sondere die Begründung nachvollziehbar und stichhaltig sein. Ein Vergabevermerk der Gemeinde muss zudem 
den Ablauf des gemeindlichen Vergabeverfahrens insgesamt wiedergeben. Der Vermerk kann ggf. in ein verga-
berechtliches Nachprüfungsverfahren oder ein gerichtliches Verfahren als Beweismittel einbezogen werden.  
 
 
4.9 Sonstige Aspekte 
 
Eine Vielzahl von weiteren Aspekten ist im gemeindlichen Vergabeverfahren zu beachten. Zu solchen Aspekten 
oder Verfahrensteilen gehören die Vergabe an selbstständige gemeindliche Organisationseinheiten, der Ablauf 
des Vergabeverfahrens mit Prüfung und Wertung der Angebote sowie der Zuschlagserteilung, die Berücksichti-
gung vergabefremder Erwägungen u.a. sowie auch Aspekte des Vergaberechtsschutzes in Form von Nachprü-
fungsverfahren. Diese fachlichen Themen stehen mit der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
unmittelbar in Verbindung. Sie werden jedoch dadurch nicht vorrangig durch das gemeindliche Haushaltsrecht 
bestimmt. Der Zusammenhang zeigt sich bei der Beurteilung, ob im Rahmen der gemeindlichen Auftragsvergabe 
ein „In-House-Geschäft“ der Gemeinde vorliegt, das keinen öffentlichen Auftrag im Sinne der Vergabegrundsätze 
darstellt, denn dadurch können gemeindliche Betriebe betroffen sein, die auch für den Gesamtabschluss der 
Gemeinde relevant sind. 
 
 
5. Die Vereinfachungen im Vergabeverfahren 
 
Zur Beschleunigung von Investitionen wurden Vereinfachungen im Vergabeverfahren für die Gemeinden zuge-
lassen, z. B. durch die Festlegung von besonderen Wertgrenzen. Für Liefer- und Dienstleistungsaufträge sowie 
für Bauaufträge besteht die die vereinfachte Möglichkeit zur Durchführung beschränkter Ausschreibungen und 
freihändiger Vergaben. Dabei bleiben aber die Grundsätze des Wettbewerbs, der Transparenz sowie der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit unberührt.  
 
Die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen kann z. B. bis zu einem Auftragswert i.H.v. 100.000 Euro ohne 
Umsatzsteuer durch eine freihändige Vergabe oder eine beschränkte Ausschreibung erfolgen. Bei der Vergabe 
von Bauleistungen kann bis zu einem Auftragswert i.H.v. 100.000 Euro ohne Umsatzsteuer eine freihändige 
Vergabe und bis zu einem Auftragswert i.H.v. 1.000.000 Euro ohne Umsatzsteuer eine beschränkte Ausschrei-
bung durchgeführt werden. Außerdem können beschränkte Ausschreibungen und freihändige Vergaben ohne 
öffentliche Aufforderung, sich um eine Teilnahme zu bewerben, abgewickelt werden. Bei beschränkten Aus-
schreibungen ist aber von der Gemeinde zu beachten, dass mindestens drei Angebote dazu einzuholen sind. 
 
 
6. Das dynamische elektronische Verfahren 
 
Nach Nummer 5 der von der Gemeinde anzuwendenden Vergabegrundsätze empfiehlt das Land den Gemein-
den, zur Vermeidung rechtlicher Risiken bei Aufträgen über Liefer- und Dienstleistungen unterhalb der EU-
Schwellenwerte grundsätzlich die Teile A (Abschnitt 1) und B der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) in 
der jeweils geltenden, im Bundesanzeiger veröffentlichten Fassung anzuwenden (vgl. Runderlass des Innenmi-
nisteriums vom 22.03.2006; SMBl. NRW. 6300). Mit der Veröffentlichung der VOL/A, Ausgabe 2009, wurde mit 
dem neuen § 5 VOL/A für die öffentlichen Auftraggeber die Möglichkeit geschaffen, die Vergabe von Aufträgen 
durch ein dynamisches elektronisches Verfahren vorzunehmen.  
 
Dieses Verfahren stellt ein zeitlich befristetes ausschließlich elektronisches offenes Vergabeverfahren zur Be-
schaffung marktüblicher Leistungen dar, bei denen die allgemein auf dem Markt verfügbaren Spezifikationen den 
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Anforderungen des Auftraggebers genügen müssen. De Gemeinde als öffentlicher Auftraggeber soll möglichst 
ebenfalls bei der Vergabe ihrer Aufträge ausschließlich elektronische Mittel verwenden. In solchen Fällen sind 
insbesondere folgende Vorgaben einzuhalten (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Vorgaben für dynamische elektronische Verfahren 

 
 

- In der gemeindlichen Bekanntmachung der Ausschreibung ist von der Gemeinde anzugeben, ob es sich 
dabei um ein dynamisches elektronisches Verfahren handelt. 

 
 
- In den Vergabeunterlagen sind von der Gemeinde insbesondere der Gegenstand der beabsichtigten 

Beschaffungen sowie alle erforderlichen Informationen zum dynamischen elektronischen Verfahren, zur 
verwendeten elektronischen Ausrüstung der Gemeinde als Auftraggeber, zu den Datenformaten und zu 
den technischen Vorkehrungen und Merkmalen der elektronischen Verbindung zu präzisieren. 

 
 

- Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung und bis zur Beendigung des dynamischen 
elektronischen Verfahrens ist von der Gemeinde auf elektronischem Wege ein freier, unmittelbarer und 
uneingeschränkter Zugang zu den Vergabeunterlagen und den zusätzlichen Dokumenten zu gewähren. 
In der gemeindlichen Bekanntmachung ist die Internet-Adresse anzugeben, unter der diese Dokumente 
abgerufen werden können. 

 
 

- Während der gesamten Laufzeit des dynamischen elektronischen Verfahrens hat der Auftraggeber 
jedem Unternehmen zu ermöglichen, ein vorläufiges Angebot zu unterbreiten, um zur Teilnahme am dy-
namischen elektronischen Verfahren zugelassen zu werden. Er hat dieses Angebot innerhalb einer an-
gemessenen Frist zuprüfen. Die Auftraggeber haben das Unternehmen unverzüglich darüber zu unter-
richten, ob das Unternehmen zur Teilnahme am dynamischen elektronischen Verfahren zugelassen ist 
oder sein vorläufiges Angebot abgelehnt wurde. 

 
 

- Die Gemeinde als Auftraggeber hat alle zugelassenen Unternehmen aufzufordern, endgültige Angebote 
für die zu vergebenden Aufträge einzureichen. Für die Einreichung der Angebote hat sie eine angemes-
sene Frist festzulegen. Der Auftrag ist an das Unternehmen zu vergeben, das nach den in der Bekannt-
machung für die Einrichtung des dynamischen elektronischen Verfahrens aufgestellten Zuschlagskrite-
rien das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt hat. Die Zuschlagskriterien können in der Aufforderung zur 
Abgabe eines endgültigen Angebots noch präzisiert werden. 

 
 

- Die Laufzeit eines dynamischen elektronischen Verfahrens darf grundsätzlich vier Jahre nicht über-
schreiten. Eine Überschreitung der Laufzeit ist nur in besonders zu begründenden Fällen zulässig. 

 
Abbildung 398 „Die Vorgaben für dynamische elektronische Verfahren“ 

 
Zur Durchführung des dynamischen elektronischen Verfahrens muss z. B. das für die elektronische Übermittlung 
gewählte Netz allgemein verfügbar sein und darf den Zugang der Bewerber oder Bieter zu den Vergabeverfahren 
nicht beschränken. Auch die dafür verwendenden Programme und ihre technischen Merkmale müssen allgemein 
zugänglich, kompatibel mit allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie und dürfen nichtdiskriminierend sein (vgl. § 11 Absatz 2 und 3 VOL/A). Es ist zudem zu beachten, dass die 
Entscheidung der Gemeinde, auf ein eingeleitetes dynamisches elektronisches Verfahren zu verzichten, den 
zugelassenen Unternehmen unverzüglich mitzuteilen ist (vgl. § 13 Absatz 3 VOL/A). Es ist zu erwarten, dass in 
den nächsten Jahren die elektronische Vergabe das jetzige Vergabeverfahren vollständig ablösen wird. 
 
In diesem Zusammenhang müssen die elektronisch übermittelten Angebote mit einer elektronischen Signatur 
nach dem Signaturgesetz versehen sein (vgl. § 13 Absatz 1 VOL/A). Die Gemeinde als Auftraggeber hat bei 
diesen Ausschreibungen die Unversehrtheit und Vertraulichkeit der eingegangenen Angebote zu ge-
währleisten. Die Unversehrtheit ist dabei durch entsprechende organisatorische und technische Lösungen nach 
den Anforderungen der Gemeinde als Auftraggeber und die Vertraulichkeit ist durch Verschlüsselung sicherzu-
stellen (vgl. § 13 Absatz 2 VOL/A). Vor dem Einsatz eines elektronischen Vergabeverfahrens sollte die Gemeinde 

http://www.vd-bw.de/webvdbw/rechtsdienst.nsf/weblink/631-4_01.b_1.2.5.13
http://www.vd-bw.de/webvdbw/rechtsdienst.nsf/weblink/631-4_01.b_1.2.5.13
http://www.vd-bw.de/webvdbw/rechtsdienst.nsf/weblink/631-4_01.b_1.2.5.13
http://www.vd-bw.de/webvdbw/rechtsdienst.nsf/weblink/631-4_01.b_1.2.5.13
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zudem erkunden, ob der Kreis der möglichen Interessenten bzw. Anbieter auch in der Lage ist, in einem solchen 
Verfahren ein Angebot gegenüber der Gemeinde abzugeben.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Pflicht zur öffentlichen Ausschreibung): 
 
1.1 Die Inhalte der öffentlichen Ausschreibung 
 
Bei einer öffentlichen Ausschreibung wird eine unbeschränkte Zahl von Unternehmen zur Einreichung von Ange-
boten öffentlich aufgefordert. Dabei ist von der Gemeinde eine Reihe von Grundsätzen zu beachten, die sowohl 
die Chancengleichheit für die Unternehmen sichern als auch das Interesse der Gemeinde an einem reellen Er-
gebnis der Ausschreibung gewährleisten soll. Hierzu gehört eine eindeutige und erschöpfende Beschreibung der 
geforderten unternehmerischen Leistung, z. B. in Form eines konkreten Leistungsverzeichnisses. Sofern beson-
dere Leistungen verlangt werden, die nach technischen Vorschriften oder der Verkehrsübung nicht unmittelbar zu 
den geforderten Leistungen gehören, sind diese von der Gemeinde im Einzelnen darzulegen.  
 
Die Gemeinde muss auch alle sonstigen, die Preisermittlung beeinflussenden Umstände festlegen. Die öffentliche 
Ausschreibung ist zudem von der Gemeinde bekannt zu machen, z. B. in Tageszeitungen und anderen Veröffent-
lichungsblättern. Bei der Zuschlagserteilung sollen von der Gemeinde nur solche Angebote in Betracht gezogen 
werden, bei denen in der Person des Bieters die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gewährleistet ist und 
dieser die erforderliche Sachkenntnis und Leistungsfähigkeit besitzt. Den Zuschlag soll grundsätzlich das Ange-
bot erhalten, welches unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte als das für die Gemeinde wirtschaftlichste 
erscheint, z. B. Preis, Ausführungsqualität, Ausführungsfrist, Betriebs- und sonstige Folgekosten.  
 
 
1.2 Der Verzicht auf eine öffentliche Ausschreibung 
 
Die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände können es im Einzelfall rechtfertigen, dass die Gemeinde 
von einer öffentlichen Ausschreibung absehen kann. In diesen Fällen muss von der Gemeinde entweder eine 
beschränkte Ausschreibung oder eine freihändige Vergabe vorgenommen werden. Sofern die Voraussetzungen 
für einen Verzicht auf eine öffentliche Ausschreibung vorliegen, kann die Gemeinde nicht frei wählen, ob sie eine 
beschränkte Ausschreibung oder eine freihändige Vergabe vornimmt. Aus dem Sinn dieser Vorschrift ergibt sich 
eine sachgerechte Folge, sodass die Gemeinde zunächst prüfen muss, ob eine beschränkte Ausschreibung un-
zweckmäßig ist, bevor sie die freihändige Vergabe für ihre Auftragsvergabe wählt. 
 
 
1.3 Die beschränkte Ausschreibung 
 
Bei der beschränkten Ausschreibung wird unter Zugrundlegung derselben Grundsätze wie bei einer öffentlichen 
Ausschreibung nur eine beschränkte Zahl von Unternehmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Sie ist 
durch die Gemeinde möglich, wenn z. B. die öffentliche Ausschreibung einen unvertretbaren Aufwand verursa-
chen würde, der zu dem Wert der erwünschten Leistung im Missverhältnis steht. Auf eine öffentliche Ausschrei-
bung kann auch dann verzichtet werden, wenn diese voraussichtlich zu keinem annehmbaren Ergebnis führen 
wird oder aus anderen Gründen unzweckmäßig wäre. Bei der beschränkten Ausschreibung hat die Gemeinde 
aber die Grundsätze der öffentlichen Ausschreibung zu beachten.  
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1.4 Die freihändige Vergabe 
 
Die freihändige Vergabe bedeutet, dass die Gemeinde einen Auftrag ohne vorheriges förmliches Verfahren ertei-
len darf. Sie kann nach freiem Ermessen ihren Auftrag an ein bestimmtes Unternehmen vergeben. Bei freihändi-
gen Vergaben soll von der Gemeinde möglichst nicht stets dasselbe Unternehmen beauftragt, sondern unter den 
infrage kommenden Unternehmen auch gewechselt werden. Die freihändige Vergabe ist vertretbar, wenn z. B. 
aus besonderen Gründen für die Leistung nur ein bestimmtes Unternehmen in Betracht kommt. Eine solche 
Vergabeform ist auch zulässig, wenn die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht eindeutig und 
erschöpfend festgelegt werden kann. Sie kann außerdem nach der Aufhebung einer öffentlichen oder beschränk-
ten Ausschreibung erfolgen, wenn eine erneute Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis verspricht. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Beachtung der Vergabebestimmungen):     
 
2.1 Die Anwendung der Vergabegrundsätze 
 
Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinden, diejenigen Vergabegrundsätze anzuwenden, die das Innenministerium 
bekannt gibt. Diese Vergabegrundsätze beziehen dabei auf den Auftragsbereich, der volumenmäßig unterhalb 
der Schwellenwerte der Europäischen Union liegt. Mit einer solchen Bekanntgabe wird den Gemeinden verdeut-
licht, was sie bei einer Auftragsvergabe zu beachten haben. Der Ablauf von Vergaben im gemeindlichen Bereich 
wird dadurch gegenüber den Regelungen im staatlichen Bereich abgegrenzt. Die Vergabegrundsätze schaffen 
interne (haushaltsrechtliche) Verpflichtungen der Gemeinden. Sie regeln aber nicht die Rechtsverhältnisse zu 
Dritten im Rahmen der tatsächlichen Vergabe von Aufträgen.  
 
Die Pflicht zur Anwendung der Vergabegrundsätze umfasst zugleich das Recht der Gemeinde, die im Rahmen 
der Grundsätze möglichen Entscheidungen, insbesondere auch über die Wahrnehmung von Ausnahmemöglich-
keiten, im eigenen Ermessen und eigener Verantwortung zu treffen. Diese Vergabegrundsätze sollen die Ge-
meinde unterstützen und einen möglichst flexiblen, aber einheitlichen Handlungsrahmen für die Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen ermöglichen. Mit den Vergabegrundsätzen werden für die Gemeinde bestimmte Rahmen-
bedingungen gesetzt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rahmenbedingungen in den Vergabegrundsätzen 

 
 
-    Abgrenzung des Begriffs „Öffentlicher Auftraggeber". 
 
 
-    Klärung des Anwendungsbereichs außerhalb der gemeindlichen Verwaltung. 
 
 
-    Erläuterung allgemeiner Vergabeprinzipien. 
 
 
-    Erläuterung der Vergabe von Bauleistungen, von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen und von freibe-

ruflichen Leistungen. 
 
 
-    Vornahme einer typisierenden Betrachtungsweise zur vereinfachten Auswahl der Vergabeart. 
 
 
-    Zulässigkeit einer der Vergabe vorhergehenden elektronischen Auktion. 

 
 
-    Verweis auf die Regelungen zur Korruptionsverhütung. 
 

Abbildung 399 „Die Rahmenbedingungen in den Vergabegrundsätzen“ 
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Durch den Runderlass des Innenministeriums „Vergabegrundsätze für Gemeinden nach § 25 der Gemeinde-
haushaltsverordnung“ vom 22.03.2006 (SMBl. NRW. 6300) ist die Anwendung der Verdingungsordnung für Bau-
leistungen (VOB) für die Gemeinden für verbindlich erklärt worden (vgl. Nr. 4 des o.a. Runderlasses), sodass 
grundsätzlich die Teile A (Abschnitt 1), B und C der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) in 
der jeweils geltenden, im Bundesanzeiger (BAnz.) veröffentlichten Fassung anzuwenden sind. Ebenso sind zur 
Vermeidung rechtlicher Risiken bei Aufträgen über Liefer- und Dienstleistungen unterhalb der EU-Schwellenwerte 
grundsätzlich die Teile A (Abschnitt 1) und B der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) in der jeweils gelten-
den, im Bundesanzeiger veröffentlichten Fassung anzuwenden.  
 
Die Anwendung der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) in der jeweils geltenden, im Bun-
desanzeiger veröffentlichten Fassung ist für Leistungen, die im Rahmen von freiberuflichen Tätigkeiten erbracht 
werden und deren Auftragswert unterhalb des EU-Schwellenwerts für Liefer- und Dienstleistungsaufträge liegt, ist 
dagegen nicht durch den o.a. Runderlass des Innenministeriums vorgeschrieben worden. Es wird in dem Erlass 
festgestellt, soweit eine freiberufliche Leistung eindeutig und erschöpfend beschreibbar sein sollte, dann die Re-
gelungen für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen gelten.  
 
Bei der Wahl der Vergabeart sind jedoch Vereinfachungen möglich, sofern durch deren örtliche Anwendung nicht 
die allgemeinen Vergabeprinzipien, die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und die allgemeinen 
Grundsätze nach § 3 TVgG NRW beachtet werden. Bei Liefer- und Dienstleistungen kann bis zu einem Auftrags-
wert i.H.v. 100.00 Euro ohne Umsatzsteuer eine beschränkte Ausschreibung oder eine freihändige Vergabe 
durchgeführt werden. Bei Bauleistungen gilt dieser Auftragswert für eine freihändige Vergabe. Für eine be-
schränkte Ausschreibung besteht eine Grenze bei einem Auftragswert i.H.v. 1.000.000 Euro.  
 
 
2.2 EU-Anforderungen für die Vergabe 
 
2.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Im Rahmen seiner Tätigkeit hat der Europäische Gerichtshof mehrere allgemeine Grundanforderungen für 
Vergaben der öffentlichen Hand aus dem EG-Vertrag heraus entwickelt. Dazu gehört u.a. die Schaffung einer 
notwendigen Transparenzpflicht, ein angemessener Umfang an Öffentlichkeit und ein unparteiisches Vergabever-
fahren sowie eine Nachprüfungsberechtigung der EU. Diese Sachlage hat zur Folge, dass vor der Vergabe Un-
ternehmen in anderen Mitgliedsstaaten Zugang zu angemessenen Informationen über einen öffentlichen Auftrag 
haben müssen, sodass sie ggf. ihr Interesse daran bekunden können.  
 
Die abgeleiteten Anforderungen gelten zudem auch für die Auftragsvergaben der Gemeinden unterhalb der von 
der EU festgesetzten Schwellenwerte, wenn diese Aufträge in einem hinreichenden Zusammenhang mit dem 
Funktionieren des Binnenmarkts stehen (vgl. „Mitteilung über Vergaben öffentlicher Aufträge, für die die Vor-
schriften der Richtlinien für öffentliche Aufträge nicht oder nicht vollständig gelten“ vom 23.06.2006).  
 
 
2.2.2 Die Prüfungspflicht des Auftragsgebers 
 
Die Prüfung, ob ein Auftrag eine Binnenmarktrelevanz hat, obliegt dem einzelnen Auftraggeber. Sofern dieser zur 
Feststellung kommt, dass ein solcher Sachverhalt gegeben ist, muss er seine Auftragsvergabe unter Einhaltung 
der aus dem EU-Gemeinschaftsrecht abgeleiteten Anforderungen vornehmen. Die EU prüft bei Kenntnis einer 
möglichen Verletzung der Anforderungen, ob eine Binnenmarktrelevanz gegeben ist und leitet ggf. ein Vertrags-
verletzungsverfahren ein.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 26 
Stundung, Niederschlagung und Erlass 

 
(1) 1Ansprüche dürfen ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche 
Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. 
2Gestundete Beträge sind in der Regel angemessen zu verzinsen. 
 
(2) Ansprüche dürfen niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird, 
oder wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des Anspruchs stehen. 
 
(3) 1Ansprüche dürfen ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des einzelnen Fal-
les für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde. 2Das Gleiche gilt für die Rückzahlung oder Anrech-
nung von geleisteten Beträgen.  

 
 

Erläuterungen zu § 26: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Ansprüche der Gemeinde 
 
1.1 Die gemeindlichen Ansprüche als Forderungen 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entstehen aus dem öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen 
Handeln der Gemeinde vielfältige Ansprüche gegenüber Dritten. Die Gemeinde hat i.d.R. ihre Leistungspflicht 
erfüllt, sodass ihr deshalb eine Gegenleistung des Dritten zusteht, z. B. in Form einer Geldleistung. Sofern bei der 
Gemeinde zum Abschlussstichtag noch Zahlungsleistungen eines Dritten ausstehen, hat die Gemeinde ihre An-
sprüche mit dem geldlichen Gegenwert als Forderungen in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Der Wertansatz 
in der Bilanz der Gemeinde ist dabei von den rechtlichen und den tatsächlichen Verhältnissen am jeweiligen 
Abschlussstichtag abhängig, z. B. von der Bestandskraft des gemeindlichen Leistungsbescheides oder von der 
Zahlungsfähigkeit des Schuldners der Gemeinde. 
 
Die Gemeinde hat die zum Abschlussstichtag bestehenden Forderungen in ihrer Bilanz im Umlaufvermögen, 
getrennt nach öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen anzusetzen (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 
2.2 GemHVO NRW). Eine weitere Unterteilung nach Schuldnern bietet sich insbesondere unter dem Gesichts-
punkt der Konsolidierung im gemeindlichen Gesamtabschluss an, wenn örtlich dafür ein entsprechender Bedarf 
besteht. Bei der Bilanzierung von gemeindlichen Forderungen gilt zudem, dass in der Bilanz der Gemeinde ein 
Ansatz von Forderungen gegen sich selbst unzulässig ist. 
 
 
1.2 Die Bewertung der gemeindlichen Ansprüche 
 
Die bilanzielle Werthaltigkeit einer gemeindlichen Forderung zum Abschlussstichtag ist von unterschiedlichen 
Faktoren und Gegebenheiten bei der Gemeinde abhängig. Bei jedem noch nicht erfüllten Anspruch der Gemein-
de können grundsätzlich Risiken für die Gemeinde bestehen, z. B. ein Ausfallrisiko. Zum Abschlussstichtag muss 
daher von der Gemeinde jeder noch bestehende Anspruch bzw. jede bilanzierte Forderung einer individuellen 
Risikoüberprüfung unter Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung unterzogen werden. In diesem Verfah-
ren sollen die haushaltsrechtlichen Vorschriften über die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass von 
gemeindlichen Ansprüchen berücksichtigt werden, sofern über die bilanzielle Werthaltigkeit der gemeindlichen 
Ansprüche unter Berücksichtigung der Schuldner der Gemeinde entschieden wird. 
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Bei der Schätzung des möglichen Ausfallrisikos einer gemeindlichen Forderung muss zwischen den möglichen 
Risiken, die sich aus dem der Forderung zugrunde liegenden Geschäftsvorfall der Gemeinde ergeben, und den 
gemeindlichen Risiken, die sich aus der Durchsetzung der Forderung gegenüber dem Schuldner ergeben, ge-
trennt werden. Die Risiken aus dem der Forderung zugrunde liegenden gemeindlichen Geschäftsvorfall dürfen 
nicht als Forderungsrisiken behandelt werden. Außerdem müssen auch die bei der Gemeinde für einzelne Forde-
rungen ggf. vorhandenen Sicherheiten berücksichtigt werden. Eine Minderung des Wertes einer gemeindlichen 
Forderung kann z. B. auch notwendig werden, wenn gesetzliche Änderungen hinsichtlich der Leistungen der 
Gemeinde erfolgt sind, die sich auf von der Gemeinde bilanzierte Forderungen auswirken, weil die neuen Vor-
schriften eine Rückwirkung entfalten oder besondere Übergangsregelungen erlassen wurden. 
 
Die Forderungen der Gemeinde, bei denen es an einer Durchsetzbarkeit gegenüber dem Schuldner fehlt, müssen 
von der Gemeinde im Rahmen ihrer Bilanzierung in der geschätzten Höhe des voraussichtlichen Ausfalls wert-
mäßig gemindert bzw. „abgeschrieben“ werden. Im Rahmen der Anpassung von bilanzierten Forderungen auf 
einen niedrigeren beizulegenden Wert muss dann von der Gemeinde geprüft werden, ob damit auch ein Verzicht 
auf gemeindliche Ansprüche einhergeht. Soweit ein solcher Zusammenhang besteht, muss im Rahmen der Wert-
berichtung auch über die Vornahme einer Niederschlagung oder eines Erlasses des betreffenden gemeindlichen 
Anspruches entschieden werden.  
 
 
1.3 Die Vornahme von Wertberichtigungen 
 
1.3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Veränderung von bilanzierten Forderungen bzw. bestehenden Ansprüchen der Gemeinde wird haushaltsmä-
ßig als Wertberichtigung umgesetzt, sofern kein Erlass der gemeindlichen Forderung in Betracht kommt. Eine 
gemeindliche Wertberichtigung setzt dabei voraus, dass die vom Schuldner der Gemeinde geforderten Zahlungen 
voraussichtlich ganz oder teilweise nicht mehr geleistet werden, also ein Ausfallrisiko für die Gemeinde besteht. 
Für die Vornahme von Wertberichtigungen muss deshalb grundsätzlich ein Ausfallereignis bei den gemeindlichen 
Forderungen vorliegen oder ein Ausfallrisiko konkret zu erwarten sein. Der eingetretene oder zu erwartende Ver-
lust für die Gemeinde und die ggf. noch möglichen Zahlungen bzw. die Zahlungsbereitschaft der Schuldner sind 
dazu sorgfältig zu schätzen, soweit diese nicht errechenbar sind. In die Beurteilung können dabei die Erfahrungen 
und die Kenntnisse der Gemeinde aus ihrem Forderungsmanagement einfließen. 
 
Die von der Gemeinde vorzunehmenden Wertberichtigungen sollen aus Gründen der Transparenz und Klarheit 
der gemeindlichen Bilanz auf einem besonderen Wertberichtigungs- oder Korrekturkonto gebucht werden, das 
auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz zu führen ist (vgl. Kontengruppe 21 im NKF-Kontenrahmen). 
Dadurch wird eine notwendig gewordene Korrektur der "nicht-werthaltigen" Forderungen der Gemeinde ermög-
licht und deren Nachvollziehbarkeit gewährleistet. Die Salden dieser Konten werden über das Forderungskonto 
abgeschlossen, denn ein eigener passivischer Ansatz in der Bilanz der Gemeinde ist nicht vorgesehen. Die Ge-
meinde kann im Rahmen der Wertberichtigung von gemeindlichen Forderungen eigenverantwortlich festlegen, ob 
sie ihre Forderungen einzeln (Einzelwertberichtigung) oder in pauschalierter Form (Pauschalwertberichtigung) an 
den zum Abschlussstichtag beizulegenden Wert anpasst. Sie darf jedoch, bezogen auf die einzelne gemeindliche 
Forderung, nur eine Form der Wertberichtigung anwenden.  
 
 
1.3.2 Die Einzelwertberichtigung 
 
Der bilanzielle Wert einer gemeindlichen Forderung kann durch das Verfahren der Einzelwertberichtigung verän-
dert werden. Die Einzelwertberichtigung beruht auf einer individuellen Risikoprüfung jeder einzelnen Forderung 
durch die Gemeinde. Sie hat dabei die Pflicht, die eingetretene Vermögensminderung wertmäßig festzulegen. Die 
Gemeinde hat die zugrunde zu legende Ausfallwahrscheinlichkeit der gemeindlichen Forderung sorgfältig zu 
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schätzen. In die Beurteilung der Werthaltigkeit bzw. des Umfanges der Wertberichtigung einer Forderung sind 
auch die der Gemeinde vorliegenden Sicherheiten einzubeziehen. Die vorhandenen Sicherheiten sind ebenfalls 
hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit zu überprüfen. Die Gemeinde hat im Rahmen dieses Verfahrens sachgerecht 
einen zutreffenden Wertansatz für ihre gemeindliche Bilanz zu ermitteln. 
 
 
1.3.3 Die Pauschalwertberichtigung 
 
Der bilanzielle Wert einer gemeindlichen Forderung kann auch durch das Verfahren einer Pauschalwertberichti-
gung verändert werden. Eine solche Wertberichtigung bei gemeindlichen Forderungen kann in Betracht kommen, 
wenn bei den dafür ausgewählten gemeindlichen Forderungen gleiche Risiken bestehen. Sie wird dann vielfach 
aus wirtschaftlichen Gründen in pauschalierter Form vorgenommen. Oftmals ist aber auch eine konkrete Zuord-
nung des möglichen Ausfallrisikos zu einzelnen gemeindlichen Forderungen nicht möglich. Es kann auch der Fall 
vorliegen, dass ein möglicher Ausfallumfang bereits aufgrund von Erfahrungswerten der Gemeinde und nur be-
zogen auf den Gesamtbestand der gemeindlichen Forderungen ermittelt werden kann, z. B. in Form einer Ver-
lustquote als Messgröße.  
 
In solche pauschalen Wertberichtungen werden daher von der Gemeinde vielfach gleichartige Forderungen ge-
genüber einer Vielzahl von Adressaten einbezogen. Dabei wird dann oftmals für die gemeindliche Vermögens-
minderung ein prozentualer Ansatz in Relation zum betroffenen Forderungsvolumen bestimmt und dieser Wertbe-
richtigung zugrunde gelegt. Eine Pauschalwertberichtigung kann z. B. auch erfolgen, wenn ein allgemeines Risiko 
besteht, das alle gemeindlichen Forderungen betrifft. Die Anwendung der Pauschalwertberichtung durch die 
Gemeinde bedarf dabei nicht eines Risikonachweises für jede zu berichtigende Forderung. Die Gemeinde sollte 
aber ausreichend dokumentieren, welche Forderungen der Gemeinde in diese Wertberichtigung einbezogen 
worden sind und auf welche Art und Weise die Berichtigung durchgeführt wurde. 
 
 
1.4 Die Aufrechnung von Ansprüchen 
 
Im Rahmen von Leistungsbeziehungen der Gemeinde mit den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
können gegenseitige Ansprüche und Verpflichtungen bestehen. Es kann sich daher für die beiden Beteiligten eine 
Aufrechnung ihrer Ansprüche nach § 387 BGB anbieten, statt tatsächlich (ggf. mehrmals) Finanzmittel auszutau-
schen. Die Aufrechnung von Ansprüchen wirkt sich dabei unmittelbar auf die gemeindliche Bilanzierung aus. Eine 
Aufrechung setzt dabei voraus, dass die darin einbezogenen Verpflichtungen und Ansprüche bereits eine rechtli-
che Bestandskraft erlangt haben. Die Leistungsbeziehung darf dabei nicht mehr Gegenstand eines laufenden 
Verfahrens sein, sodass ggf. eine aufschiebende Wirkung besteht. Von der Gemeinde ist eine Ausbuchung von 
Forderungen dann vorzunehmen, wenn eine zulässige Aufrechnung erfolgt (vgl. § 387 BGB). 
 
Die Aufrechnung von Ansprüchen und Verpflichtungen bewirkt, dass die gegenseitigen Ansprüche der Gemeinde 
und des Schuldners, soweit sie sich decken, als in dem Zeitpunkt erloschen gelten, in welchem sie zur Aufrech-
nung geeignet einander gegenübergetreten sind (vgl. § 389 BGB). Die gegenseitige Aufrechnung von Ansprü-
chen kann im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nicht als Vollziehung eines gemeindlichen An-
spruchs gewertet werden. Eine Vollziehung ist eine nur von der Gemeinde betriebene einseitige Durchsetzung 
eines Anspruchs mit hoheitlichen Mitteln im Wege der verwaltungsrechtlichen Vollstreckung. Die Aufrechnung ist 
dagegen ein schuldrechtliches Gestaltungsmittel, das im zivilrechtlichen Rechtsverkehr auch der Gemeinde zu-
steht. Sie dient auch der Gemeinde zur Befriedigung des eigenen Anspruchs gegenüber einem Dritten. 
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1.5 Der sonstige Umgang mit gemeindlichen Ansprüchen 
 
Die haushaltsrechtlichen Vorschriften über Stundung, Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Ansprü-
chen sind aber auch unter den Aspekten der Bewirtschaftung des gemeindlichen Haushalts und ihrer Überwa-
chung zu sehen (vgl. § 23 Absatz 3 GemHVO NRW). Nach diesen Vorgaben hat die Gemeinde sicherzustellen, 
dass die gemeindlichen Ansprüche vollständig erfasst, rechtzeitig geltend gemacht und eingezogen werden. Für 
den Umgang mit gemeindlichen Ansprüchen ist aber auch von Bedeutung, dass gemeindliche Beschäftigte, de-
nen die Abwicklung von Zahlungen obliegt, mit der Stundung, Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen 
Ansprüchen beauftragt werden können (vgl. § 31 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
Die Gemeinde kann dazu das Nähere regeln. Sie hat dabei aber zu beachten, dass auch in anderen Gesetzen 
oder Rechtsverordnungen besondere Regelungen über die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass von 
Ansprüchen der Gemeinde getroffen wurden und diese unberührt bleiben. Diese Sachlage gilt z. B. für die Best-
immungen über öffentliche Abgaben im KAG NRW. Deren Stundung, Niederschlagung und der Erlass müssen 
dann entsprechend der einschlägigen Vorgaben beurteilt und entschieden werden. Zum Erlass von örtlichen 
Regelungen der Gemeinde über die Stundung, Niederschlagung und den Erlass von gemeindlichen Ansprüchen 
und gehört auch die Festlegung der Verantwortlichkeiten und der Entscheidungsbefugnisse. Der Bürgermeister 
sollte die Zuständigkeiten im Rahmen seiner Organisationsgewalt regeln (vgl. § 31 Absatz 2 Nummer 1.8 GemH-
VO NRW). Es bietet sich in diesem Rahmen an, auch Festlegungen über die Mitwirkung der Gemeinde in Insol-
venzverfahren, die bei Schuldnern der Gemeinde durchgeführt werden, zu treffen. 
 
 
2. Die Ansprüche als Forderungen in der gemeindlichen Bilanz 
 
2.1 Die Forderungen der Gemeinde 
 
Die Gemeinde hat zum Abschlussstichtag ihre Ansprüche gegenüber Dritten als Schuldner mit dem geldlichen 
Gegenwert als Forderungen in ihrer Bilanz anzusetzen. Unter dem Bilanzposten „Forderungen“ sind in der ge-
meindlichen Bilanz die Ansprüche der Gemeinde auszuweisen, die aus dem öffentlich-rechtlichen und dem privat-
rechtlichen Handeln entstehen. Solche Ansprüche dürfen dabei nicht als längerfristige „Ausleihungen“ dem Bi-
lanzbereich "Finanzanlagevermögen" zuzuordnen sein. Die gemeindlichen Ansprüche sind zudem nicht nach 
ihrer Entstehung im zivilrechtlichen Sinne in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, sondern ausschließlich nach 
bilanziellen Gesichtspunkten.  
 
Ein bilanzieller Wertansatz für gemeindliche Ansprüche in Form von Forderungen kommt daher i.d.R. in Betracht, 
wenn die Gemeinde ihre Leistungspflicht erfüllt hat, sodass ihr eine finanzielle Gegenleistung zusteht bzw. ihre 
Ansprüche sicher sind. Die Forderungen in der gemeindlichen Bilanz stellen zum Abschlussstichtag den geldli-
chen Gegenwert bzw. die noch ausstehende Zahlung eines Dritten als bilanzierte gemeindliche Ansprüche dar. 
Der Ansatz einer gemeindlichen Forderung in der Bilanz ist dabei von den rechtlichen und den tatsächlichen 
Verhältnissen zum Abschlussstichtag abhängig. Der bilanzielle Ansatz von Forderungen gegen sich selbst ist 
dabei unzulässig. 
 
Bei der Gemeinde bedarf es zudem optimal ausgestalteter Geschäftsprozesse innerhalb der gemeindlichen Ver-
waltung. Sie beginnen mit der Festsetzung eines gemeindlichen Anspruches und enden mit dem entsprechenden 
Zahlungseingang bei der Gemeinde. Es kann dann ein möglichst hoher Anteil an gemeindlichen Ansprüchen und 
durchgesetzten gemeindlichen Forderungen erreicht werden. Diese Sachlage erfordert i.d.R. die Einrichtung 
eines örtlichen Forderungsmanagements. Es sollte auf einer praxisorientierten Gesamtkonzeption über den Um-
gang mit gemeindlichen Forderungen aufbauen. Dadurch kann erreicht werden, dass bereits bei der Gestaltung 
der Geschäftsprozesse in den Fachbereichen der gemeindlichen Verwaltung die spätere Forderungsrealisierung 
in die Beurteilung des Ablaufs einbezogen wird. Die Bilanzierung der öffentlich-rechtlichen und der privatrechtli-
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chen Forderungen der Gemeinde sowie die Darstellung dieser Forderungen mit ihren Restlaufzeiten im Forde-
rungsspiegel spiegeln das örtliche Handeln wieder. 
 
 
2.1.1 Die öffentlich-rechtlichen Forderungen 
 
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen der Gemeinde entstehen einerseits aus der Erhebung von Gebühren 
durch die Gemeinde, die Leistungsentgelte für ein Handeln der gemeindlichen Verwaltung darstellen. Die Ge-
meinde ist berechtigt, für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen besondere 
Verwaltungsgebühren zu erheben, z. B. Passgebühren und Genehmigungsgebühren. Sie darf zudem Benut-
zungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Ein-
richtungen und Anlagen sowie für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen erheben, z. B. Einrich-
tungen der Abwasserbeseitigung, der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung.  
 
Solche Gebühren werden als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung von einem 
Dritten gegenüber der Gemeinde geschuldet. Die gemeindlichen Gebühren dienen dabei der Erzielung von Erträ-
gen, um die Kosten der öffentlichen Leistung i.d.R. zu decken. Sofern die Gebühren zum Abschlussstichtag nicht 
gezahlt oder nicht eingezogen werden konnten, werden diese betragsmäßig als öffentlich-rechtliche Forderungen 
in der Bilanz der Gemeinde angesetzt. Die Gemeinde kann dabei den Bilanzposten weiter untergliedern. Sie kann 
z. B. nach Forderungsarten gliedern, wenn einzelnen Abgabearten eine besondere Bedeutung zukommt oder 
Transparenzgründe einen solchen gesonderten Ansatz erfordern.  
 
Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen der Gemeinde gehören auch die Forderungen aus der Erhebung von 
Beiträgen zu Investitionsmaßnahmen, z. B. Straßenbaumaßnahmen. Die Grundlage für die Einziehung bildet 
dabei das Kommunalabgabengesetz. Nach den Vorschriften können Beiträge für die Herstellung, Anschaffung 
oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen von der Gemeinde erhoben werden (vgl. §§ 8, 9 und 11 
KAG NRW). Zu dieser Forderungsart gehören außerdem auch die Beiträge für gemeindliche Erschließungsmaß-
nahmen (vgl. § 127 BauGB). 
 
Aus der Erhebung von Steuern durch die Gemeinde können ebenfalls öffentlich-rechtliche Forderungen entste-
hen. Die gemeindlichen Steuern stellen Geldleistungen von Dritten als Steuerpflichtige dar, die nicht einer beson-
deren Leistung oder Gegenleistung der Gemeinde bedürfen. Sie werden zur Erzielung von Einnahmen allen 
auferlegt werden, bei denen der betreffende steuerrechtliche Tatbestand vorliegt, an den das Gesetz die Leis-
tungspflicht knüpft. Zu den gemeindlichen Steuern zählen z. B. die Realsteuern des § 3 Absatz 2 AO. Dazu ge-
hört die Gewerbesteuer nach § 1 GewStG, der alle Betriebe im Gemeindegebiet unterliegen. Ebenso gehört die 
Grundsteuer A und B nach § 1 GrStG dazu, die für den im Gemeindegebiet liegenden Grundbesitz erhoben wird. 
Die Grundsteuer A betrifft dabei die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke und die Grundsteuer B die sons-
tigen Grundstücke.  
 
Bei der Gemeinde entstehen öffentlich-rechtliche Forderungen auch aus den Transferleistungen, die an Dritte 
gewährt werden. Die gemeindlichen Transferleistungen beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und 
nicht auf einem Leistungsaustausch, auch wenn die Gemeinde ggf. dadurch einen Anspruch auf eine konkrete 
Gegenleistung erwirbt. Derartige Forderungen haben eine erhebliche Bedeutung in der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft. Aus der Gewährung von Transferleistungen an Dritte in den verschiedenen Formen können An-
sprüche der Gemeinde in Form von Forderungen entstehen, wenn z. B. die Voraussetzungen für den Erhalt der 
gemeindlichen Unterstützung nicht vorgelegen oder innerhalb einer festgesetzten Frist nicht dauernd vorgelegen 
haben. In solchen Fällen kann der Dritte zur Rückzahlung verpflichtet werden, weil er ggf. nicht in vollem Umfang 
bzw. nur anteilig anspruchsberechtigt war.  
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2.1.2 Die privatrechtlichen Forderungen  
 
Die Gemeinde erbringt vielfach Leistungen auch aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen, sodass bei einer 
Nichterfüllung durch einen Dritten die Gemeinde zum Abschlussstichtag eine entsprechende Forderung bilanzie-
ren kann. Sie beschafft ihre Finanzmittel aber auch aus Entgelten für von ihr erbrachten Leistungen (vgl. § 77 
Absatz 2 Nummer 1 GO NRW). Ein privates Rechtsverhältnis liegt z. B. einem Verkauf, den Mieten und Pachten, 
Erbbaurechtsverhältnissen zugrunde.  
 
Bei Leistungsentgelten der Gemeinde, denen auch ein privatrechtlicher Charakter zukommt, ist für die Abgren-
zung mit den gesondert anzusetzenden Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten zu prüfen, ob die 
Leistungsentgelte nach den Grundsätzen des Kommunalabgabengesetzes erhoben werden. Sofern ein solcher 
Zusammenhang besteht, ist der Schwerpunkt auf dem öffentlich-rechtlichen Charakter zu legen und die Forde-
rungen aufgrund solcher Entgelte sind unter dem Bilanzposten „Öffentlich-rechtliche Forderungen“ anzusetzen.  
 
Die privatrechtlichen Forderungen sollten entsprechend ihrer Bedeutung untergliedert und adressatenbezogen 
anzusetzen werden. Es bietet sich dazu eine Aufteilung in Forderungen gegenüber dem privaten Bereich, dem 
öffentlichen Bereich, gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an. Diese Unterglie-
derung erleichtert zudem die Konsolidierung im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses.  
 
 
2.1.3 Die Ausleihungen als Forderungen 
 
Die langfristigen Finanzforderungen der Gemeinde, die durch Hingabe von Kapital an Dritte entstanden sind und 
dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dauerhaft dienen sollen, werden in der gemeindlichen Bilanz nicht im Um-
laufvermögen, sondern als Ausleihungen  im Anlagevermögen angesetzt. Für den Ansatz einer gemeindlichen 
Forderung als Ausleihung ist haushaltsrechtlich keine bestimmte zeitliche Laufzeit vorgesehen. Entsprechend der 
Anwendung des Begriffs "dauerhaft" bei gemeindlichen Wertminderungen dürfte eine Forderung dann als Auslei-
hung zu bilanzieren sein, wenn die Gemeinde dafür eine Laufzeit von fünf Jahren und mehr vorgesehen hat. 
Wegen der Abgrenzung zum gemeindlichen Umlaufvermögen muss jedoch mindestens eine Laufzeit von über 
einem Jahr bestehen. 
 
Die Ausleihungen als gemeindliche Ansprüche entstehen z. B. aus der Hingabe von langfristigen Darlehen, 
Grund- und Rentenschulden, Hypotheken, aber auch Sachdarlehen in Form einer Wertpapierleihe durch die 
Gemeinde an Dritte. Derartige Ausleihungen bestehen vielfach im Rahmen der Erfüllung gemeindlicher Aufgaben 
durch die Betriebe der Gemeinde. Die langfristig bestehenden Ansprüche der Gemeinde müssen im Rahmen des 
gemeindlichen Jahresabschlusses ausreichend transparent gemacht werden.  
 
 
2.2 Der bilanzielle Ansatz der gemeindlichen Forderungen 
 
2.2.1 Allgemeine Voraussetzungen 
 
Zum jährlichen Abschlussstichtag muss die Gemeinde jede Forderung einer individuellen Werthaltigkeitsprüfung 
bzw. einer Risikoüberprüfung unter Einbeziehung der einschlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften über die 
Stundung, die Niederschlagung und den Erlass von Ansprüchen der Gemeinde sowie des Grundsatzes der Ein-
zelbewertung unterziehen. Das Ergebnis der Bewertungen der gemeindlichen Forderungen kann dabei ergeben, 
dass nicht jede gemeindliche Forderung in Höhe ihres Buchwertes bilanziert werden kann. Die Gemeinde muss 
daher prüfen und entscheiden, welche gemeindlichen Forderungen nicht durchsetzbar sind und schätzen, in 
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welcher voraussichtlichen Höhe ein Ausfall eintreten dürfte. Die Prüfung der Feststellung der Werthaltigkeit der 
gemeindlichen Forderungen umfasst dabei mehrere Stufen (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Umgang mit gemeindlichen Forderungen 

 
 
1 
 

 
Feststellung der gemeindlichen Forderungen, die als einwandfrei gelten und bei denen 
kein Ausfallrisiko besteht. 
 

 
2 
 

 
Feststellung der zweifelhaften gemeindlichen Forderungen, die ggf. auf einem gesonder-
ten Konto geführt werden sollen. 
 

 
3 
 

 
Bewertung der zweifelhaften gemeindlichen Forderungen, ggf. unter Einbeziehung eines 
Wertberichtigungskontos. 
 

 
4 
 

 
Feststellung der nicht realisierbaren gemeindlichen Forderungen, ggf. unter Einbezie-
hung einer Niederschlagung oder eines Erlasses der gemeindlichen Ansprüche.  
 

 
5 
 

 
Einzelwertberichtigung oder Pauschalwertberichtigung, ggf. unter Einbeziehung eines 
Wertberichtigungskontos sowie Einbeziehung einer Niederschlagung oder eines Erlas-
ses der gemeindlichen Ansprüche nach § 26 GemHVO NRW. 
 

Abbildung 400 „Der Umgang mit gemeindlichen Forderungen“ 
 
Unter Beachtung dieser Gesichtspunkte ist von der Gemeinde die Werthaltigkeit der gemeindlichen Forderungen 
durch eine Einzelwertberichtigung, aber auch eine Pauschalwertberichtigung in Form eines Vom-Hundert-Satzes, 
in zulässiger Weise zu vermindern. Das Ergebnis kommt nicht einer Stundung der gemeindlichen Ansprüche 
gleich, weil eine Stundung lediglich zu einem zeitlichen Verzicht des fälligen Anspruchs durch die Gemeinde führt 
(vgl. § 26 Absatz 1 GemHVO NRW). 
 
 
2.2.2 Die Bewertung der Forderungen 
 
Zum Abschlussstichtag muss jede Forderung von der Gemeinde einer individuellen Risikoüberprüfung (Grund-
satz der Einzelbewertung) unterzogen werden, denn bei den noch nicht erfüllten gemeindlichen Forderungen 
können Risiken für die Gemeinde, z.B. ein Ausfallrisiko oder ein Beitreibungsrisiko bestehen. Die Gemeinde hat 
daher eine Prüfung der Werthaltigkeit ihrer Forderungen durchzuführen und den geldwerten Umfang eines mögli-
chen Ausfalls als Risiko für die Durchsetzbarkeit abzuschätzen. Mögliche Anhaltspunkte zur Bewertung von For-
derungen können z.B. die Beitreibungsquote, der Erfolg von Vollstreckungsmaßnahmen, aber auch die durchge-
führten Niederschlagungen und Erlasse von Ansprüchen der Gemeinde sein.  
 
Bei dieser Prüfung können Risiken, die sich aus dem der Forderung zugrunde liegenden gemeindlichen Geschäft 
ergeben, nicht als Forderungsrisiko eingestuft und berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang ist zu be-
achten, dass Sicherheiten, die für Forderungen der Gemeinde bestehen, bei der Schätzung des Ausfallrisikos 
einer Forderung berücksichtigt werden müssen. Die Prüfung hat insgesamt zum Ziel, die gemeindlichen Forde-
rungen als Umlaufvermögen in der Bilanz mit dem Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegenden Wert zum 
Abschlussstichtag ergibt (vgl. § 35 Absatz 7 GemHVO NRW).  
 
Eine Wertminderung einer gemeindlichen Forderung kann auch einen Verzicht auf die Durchsetzung von Ansprü-
chen der Gemeinde bedeuten. Die Festlegung der Wertminderung einer gemeindlichen Forderung muss daher im 
Zusammenhang mit der einschlägigen haushaltsrechtlichen Vorschrift erfolgen. Unter Beachtung dieser Ge-
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sichtspunkte ist gleichwohl eine Einzelwertberichtigung, aber auch eine Pauschalwertberichtigung in Form eines 
Vom-Hundert-Satzes zulässig.  
 
 
2.2.3 Der Umgang mit zweifelhaften Forderungen 
 
Die Bewertung der gemeindlichen Forderungen kann zum Ergebnis haben, dass einzelne oder mehrere Forde-
rungen uneinbringlich sein werden, insbesondere, wenn der gesamte Forderungsbetrag oder Teilbeträge davon 
bereits überfällig sind. Die Überfälligkeit kann daher ein wichtiges Indiz für Zweifel an der Werthaltigkeit einer 
gemeindlichen Forderung darstellen. Aufgrund einer solchen Erkenntnis kann jedoch nicht zwingend geschlossen 
werden, dass auch andere gemeindliche Forderungen gegenüber dem Dritten dem gleichen Risiko unterliegen. 
Es müssen vielmehr die gemeindlichen Forderungen einzeln betrachtet und bewertet werden.  
 
Die Erfüllung gemeindlicher Ansprüche durch den Dritten kann z. B. deswegen streitig sein, weil dieser ein be-
stimmtes gemeindliches Handeln oder sonstige Zahlungsansprüche der Gemeinde gerichtlich überprüfen lässt. 
Aus der Überfälligkeit einer gemeindlichen Forderung kann daher nicht sofort der Schluss gezogen werden, dass 
ein Dritter die Ansprüche der Gemeinde erfüllen wird. Die gemeindlichen Forderungen, die als zweifelhafte Forde-
rungen eingestuft werden, sind daher unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände mit ihrem wahrscheinli-
chen Wert in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, wenn für die Gemeinde noch ein Erfolg für die Erfüllung der 
gemeindlichen Ansprüche absehbar ist.  
 
Die Gemeinde soll ihre Ansprüche, bei denen sicher feststeht, dass diese uneinbringlich sind, nicht mehr als 
Forderungen in der gemeindlichen Bilanz ansetzen. In solchen Fällen ist die Weiterverfolgung eines fälligen An-
spruchs zu prüfen und ggf. vorzunehmen. Andernfalls kann die Forderung niedergeschlagen werden, weil diese 
Maßnahme nicht zu einem Verzicht der Gemeinde auf ihren Anspruch führt. Insgesamt gesehen sind die von der 
Gemeinde als zweifelhaft eingestuften und befristet oder unbefristet niedergeschlagenen Forderungen nicht mehr 
in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Ein bilanzieller Ansatz kommt aber auch nicht mehr bei von der Ge-
meinde erlassenen Forderungen in Betracht.  
 
 
2.2.4 Die Ausbuchung von Forderungen 
 
Durch unterschiedliche gemeindliche Maßnahmen kann eintreten, dass ein gemeindlicher Anspruch auf eine 
Finanzleistung eines Dritten bestandsmäßig erlischt. Eine in der gemeindlichen Bilanz angesetzte Forderung ist 
daher dann auszubuchen, wenn der gemeindliche Anspruch rechtlich und wirtschaftlich nicht mehr besteht. Die-
ser Tatbestand kann sich z. B. durch eine entsprechende Zahlungsleistung des Schuldners an die Gemeinde 
ergeben (Erfüllung der Forderung).  
 
Eine gemeindliche Forderung kann aber auch ganz oder teilweise durch einen Erlass der Gemeinde gegenüber 
dem Schuldner erlöschen. Die Gemeinde soll eine gemeindliche Forderung auch dann bilanziell ausbuchen, 
wenn ein faktischer Verzicht auf ihre Durchsetzung gegenüber dem Schuldner durch eine Niederschlagung der 
Gemeinde erfolgt ist. Eine Ausbuchung von Forderungen auch dann vorzunehmen, wenn eine zulässige Aufrech-
nung mit den Ansprüchen des Schuldners der Gemeinde vorgenommen wird.  
 
Die genannten Tatbestände zeigen auf, dass einige gemeindliche Forderungen zum Abschlussstichtag keinen 
Wert mehr für die Gemeinde darstellen. Dieser Sachstand führt im Ergebnis zu der Einschätzung, dass solche 
Forderungen für die Gemeinde als uneinbringlich gelten können, sodass deswegen eine Ausbuchung einer sol-
chen Forderung sachgerecht ist. Die Ausbuchung stellt dabei Aufwendungen für die Gemeinde dar, die in der 
gemeindlichen Ergebnisrechnung unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und nur bei Ausleihungen als 
bilanzielle Abschreibungen zu erfassen sind (vgl. § 2 GemHVO NRW).  
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2.2.5 Die langfristigen Forderungen 
 
Die Gemeinde hat dem Anhang in ihrem Jahresabschluss u.a. einen Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO 
NRW beizufügen (vgl. § 44 Absatz 3 GemHVO NRW). Dieser Forderungsspiegel soll den Stand und die Entwick-
lung der einzelnen Forderungen der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr detailliert nachweisen. In diesem 
Forderungsspiegel sind deshalb zu den einzelnen Forderungen der Gemeinde auch die dazu zum Abschluss-
stichtag bestehenden Restlaufzeiten anzugeben.  
 
Bei ihren langfristigen Forderungen hat die Gemeinde zu prüfen, ob solche gemeindliche Forderungen als Forde-
rungen im Umlaufvermögen oder als Ausleihungen im Bilanzbereich "Finanzanlagen" des Anlagevermögens 
anzusetzen sind. Für die bilanzielle Zuordnung ist dabei jedoch nicht allein das Kriterium „Langfristigkeit“ ent-
scheidend. Auch die langfristige Forderungen der Gemeinde sind grundsätzlich im Umlaufvermögen anzusetzen, 
sofern diese nicht den Charakter einer Ausleihung haben. Die Langfristigkeit einer Forderung kann z. B. aus der 
Gewährung einer Stundung durch die Gemeinde entstanden sein. In solchen Fällen bleiben die gemeindlichen 
Forderungen in bilanzieller Hinsicht weiterhin „normale“ Forderungen der Gemeinde und sind zum Abschluss-
stichtag im Umlaufvermögen anzusetzen. 
 
 
3. Das gemeindliche Forderungsmanagement 
 
3.1 Die Handhabung der gemeindlichen Forderungen 
 
Die Geltendmachung und Einziehung von gemeindlichen Ansprüchen einschließlich der Vornahme einer Stun-
dung, einer Niederschlagung oder eines Erlasses von gemeindlichen Ansprüchen durch die Gemeinde sind Maß-
nahmen, die zu einem gemeindlichen Forderungsmanagement gehören können. Die erheblich höhere Bedeutung 
der gemeindlichen Forderungen sollte daher im Zusammenhang mit der Möglichkeit der zeitlichen Verschiebung 
von Fälligkeiten und dem Verzicht auf bestehende Ansprüche durch die Gemeinde dazu führen, ein eigenes 
Forderungsmanagement aufzubauen. Durch kann zweckgerichtet eine sachgerechte Handhabung der Forderun-
gen gewährleistet werden. Die Gemeinde muss dazu in eigener Verantwortung den Rahmen und die Inhalte 
eines örtlichen Forderungsmanagements bestimmen. Sie muss prüfen, welche Umsetzungsmaßnahmen sich 
daraus für die gemeindliche Verwaltung ergeben werden.  
 
Der Managementprozess beginnt regelmäßig nach der gemeindlichen Leistungserbringung, in dem die Gemeinde 
einen Leistungsbescheid oder eine Rechnung erstellt und darin durch ein konkretes Datum ein Zahlungsziel bzw. 
die Fälligkeit festlegt. Durch den weiteren Ablauf werden auch die haushaltsrechtliche Verpflichtung zur ange-
messenen Liquiditätsplanung und die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung berührt (vgl. §§ 77 und 89 GO 
NRW. Die Durchsetzung der gemeindlichen Ansprüche erfordert in diesem Rahmen die Erfassung der Ansprüche 
der Gemeinde in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung.  
 
Dieser Fachbereich kann zudem in verantwortlicher Weise auch die Ansprüche der Gemeinde nachhalten, bis der 
Schuldner der Gemeinde seine Verpflichtung endgültig erfüllt hat oder die Gemeinde auf eine weitere Durchset-
zung ihres entstandenen Anspruches verzichtet. Im Rahmen des gemeindlichen Forderungsmanagements ist 
dabei von der Gemeinde insbesondere zu entscheiden, auf welche Art und Weise sowie zu welchem Zeitpunkt 
die gemeindlichen Ansprüche eingezogen werden, wenn ein Schuldner seiner Zahlungsverpflichtung nicht fristge-
recht nachgekommen ist. 
 
Die gemeindliche Finanzbuchhaltung nimmt daher gegenüber den anderen Fachbereichen der gemeindlichen 
Verwaltung die Funktion eines Dienstleisters wahr. Ihr obliegt neben ihren originären Aufgaben i.d.R. auch das 
Mahnwesen und die Zwangsvollstreckung. Die Fachbereiche haben daher in diesem Zusammenspiel die "inter-
ne" Funktion eines Gläubigers gegenüber der Finanzbuchhaltung inne. Ihnen sollte bei den betreffenden ge-
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meindlichen Geschäftsvorfällen deshalb die grundsätzliche Entscheidung zustehen, ob die aus ihrer Tätigkeit und 
Leistungserbringung entstandenen Ansprüche der Gemeinde gegenüber Dritten bei Nichterfüllung gestundet, 
niedergeschlagen oder erlassen werden. 
 
In ein örtliches Forderungsmanagement sollte grundsätzlich die gesamte gemeindliche Verwaltung einbezogen 
werden. Dabei kann eine schuldnerbezogene Konzentration bei der Durchsetzung von gemeindlichen Ansprü-
chen bei der für das Mahn- und Vollstreckungsverfahren bestimmten zentralen Stelle eingeführt werden. Für die 
Gemeinde kann dabei gelten, einen Prozessablauf zu installieren, durch den die Mahnung und Vollstreckung in 
Abhängigkeit der Zahlungskonditionen für den Schuldner gestaltet und an den festgesetzten Fälligkeitsterminen 
ausgerichtet werden. Eine schnelle und überzeugende Vorgehensweise vor Ort ist dabei wichtig, um auch die 
notwendige Akzeptanz durch die Schuldner zu erreichen. Eine solche Ziel- und Zwecksetzung sollte sich dann 
auch in der organisatorischen Zuordnung der einzelnen Aufgaben und deren tatsächliche Umsetzung durch die 
gemeindliche Verwaltung wiederspiegeln. 
 
In der gemeindlichen Praxis werden dafür unterschiedliche Modelle erprobt, um eine optimale Vorgehensweise 
und Ausgestaltung der örtlichen Prozesse zu erreichen. Dazu gehören auch umfassende Kooperationsmodelle, 
bei denen es sich z. B. gezeigt hat, dass dem nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz möglichen Amtshilfeersu-
chen noch eine höhere Bedeutung beigemessen und daher zusammen mit anderen Gemeinden eine höhere 
Erfolgsquote erzielt werden kann. Von jeder Gemeinde ist aber eigenverantwortlich zu entscheiden, wie und in 
welchem Umfang das notwendige Zusammenspiel von der örtlichen Gläubigerfunktion bis zur Durchsetzung der 
gemeindlichen Ansprüche verbessert werden soll. Dabei ist u.a. auch zu berücksichtigen, dass eine Steigerung 
der Effizienz und der Effektivität bei der Forderungsrealisierung zu positiven Auswirkungen auf die gemeindliche 
Haushaltswirtschaft führt. 
 
 
3.2 Weitere Aufgaben 
 
Gemeindliche Beschäftigte, denen die Abwicklung von Zahlungen obliegt, können auch mit der Stundung, Nie-
derschlagung und Erlass von gemeindlichen Ansprüchen beauftragt werden, wenn diese Aufgabenübertragung 
der Verwaltungsvereinfachung dient und eine ordnungsgemäße Erledigung gewährleistet ist (vgl. § 31 Absatz 3 
GemHVO NRW). Bei einer solchen Aufgabenübertragung ist zu berücksichtigen, dass der gemeindlichen Zah-
lungsabwicklung als Aufgabenbereich der Finanzbuchhaltung vielfach die zutreffenden Informationen über die 
gemeindlichen Schuldner vorliegen.  
 
Dieser Aufgabenbereich ist regelmäßig auch für das Mahnwesen und Zwangsvollstreckung der Gemeinde zu-
ständig, sodass dieser Tätigkeitsbereich umfassende Kenntnisse über die Schuldner der Gemeinde hat, die zur 
Durchsetzung der gemeindlichen Ansprüche erforderlich sind. Dem Aufgabenbereich dürften dadurch auch die 
notwendige Überwachung sowie Kontrollen über die Einhaltung der gemeindlichen Zahlungsfristen möglich sein. 
Die Gemeinde kann daher in diesem Zusammenhang der haushaltsrechtlichen Vorgabe nachkommen, durch 
geeignete Maßnahmen ihre Ansprüche vollständig zu erfassen und rechtzeitig geltend zu machen sowie einzu-
ziehen (vgl. § 23 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
Bei einer Beauftragung von Beschäftigten der Gemeinde bedarf es notwendigerweise einer besonderen Aufsicht, 
wenn im Rahmen der zusammengefassten Aufgabenerledigung auf eine personelle Trennung nach dem Prinzip 
des § 30 Absatz 3 Satz 1 GemHVO NRW verzichtet wird. Ob die Gemeinde im Einzelfall von dieser Regelung 
Gebrauch macht und bisher getrennte Aufgabenbereiche zusammenführt, ist von ihr unter Berücksichtigung der 
örtlichen Verhältnisse in eigener Verantwortung zu entscheiden. Sie hat dabei die Bedeutung der sachlichen 
Nähe der Aufgaben und die vorliegenden Kenntnisse über die einzelnen Schuldner in angemessener Art und 
Weise zu berücksichtigen.  
 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 26 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1653 

4. Der Verzicht auf Erträge und Einzahlungen  
 
Im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entstehen aus dem öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen 
Handeln der Gemeinde vielfältige Ansprüche gegenüber Dritten. Die Gemeinde hat ihre Leistungspflicht erfüllt, 
sodass ihr i.d.R. eine Geldleistung als Gegenleistung des Dritten zusteht. Sofern am Abschlussstichtag noch 
Zahlungen eines Dritten ausstehen, hat die Gemeinde diese Ansprüche mit ihrem geldlichen Gegenwert als For-
derungen in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Der Ansatz von Forderungen in der Bilanz der Gemeinde ist 
dabei von den rechtlichen und den tatsächlichen Verhältnissen am jeweiligen Abschlussstichtag abhängig.  
 
Aus dem Plan-/Ist-Vergleich in der gemeindlichen Ergebnisrechnung und dem Plan-/Ist-Vergleich in der Finanz-
rechnung der Gemeinde lässt sich regelmäßig nicht unmittelbar erkennen, warum die Gemeinde bei den einzel-
nen Ertrags- und Einzahlungsarten tatsächlich auf Erträge und Einzahlungen verzichtet hat. Es sollten dazu, 
abhängig von der örtlichen Bedeutung, weitere Erläuterungen durch die Gemeinde gegeben werden. Dadurch 
kann aufgezeigt und transparent gemacht werden, ob der gemeindliche Jahresabschluss auch Beträge aufgrund 
eines Verzichtes der Gemeinde enthält. Dazu bietet sich ggf. auch eine gesonderte Übersicht als Hilfestellung zu 
solchen Angaben im gemeindlichen Jahresabschluss an (vgl. Abbildung). 
 

 
Übersicht über Forderungsausfälle bei der Gemeinde 

 

 
Ertrags- und 

Einzahlungsarten 

 
Erlassene 
Ansprüche 

 
Rechts- 

grundlage 

 
 

Betrag 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Ertrags- und 

Einzahlungsarten 

 
Verzicht auf Ansprüche 
aus anderen Gründen 

 
Rechts- 

grundlage 

 
 

Betrag 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Ertrags- und 

Einzahlungsarten 

 
Niedergeschlagene 

Ansprüche 

 
Rechts- 

grundlage 

 
 

Betrag 
 
 
 
 
 
 
 

   

Abbildung 401 „Übersicht über Forderungsausfälle bei der Gemeinde“ 
 
Der Gemeinde steht zudem die Möglichkeit offen, bestehende Ansprüche niederzuschlagen, wenn feststeht, dass 
die Einziehung keinen Erfolg haben wird, oder wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des 
gemeindlichen Anspruchs stehen. Sie kann ihre Ansprüche gegenüber dem Schuldner auch ganz oder zum Teil 
erlassen, wenn die Einziehung nach Lage des Einzelfalles eine besondere Härte für den Schuldner bedeuten 
würde (Forderungsverzicht). In welchem Umfang die Gemeinde von diesen Möglichkeiten Gebrauch macht, ins-
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besondere wenn sie aus der Erfüllung ihrer Ansprüche noch Erträge erwartet, sollte von ihr im gemeindlichen 
Jahresabschluss ausreichend nachvollziehbar gemacht werden.  
 
Eine solche Übersicht soll jedoch nicht dazu führen, dass die Gemeinde alle gemeindlichen Geschäftsvorfälle 
auflistet, die z. B. von einem Erlass der gemeindlichen Ansprüche berührt werden. Die Gemeinde hat vielmehr 
eigenverantwortlich über die Art der Differenzierung der Angaben in der Übersicht zu entscheiden. Die Ertragsar-
ten nach § 2 Absatz 1 GemHVO NRW sowie die Einzahlungsarten nach § 3 Absatz 1 GemHVO NRW stellen 
dazu eine der Möglichkeiten für eine Gliederung der Übersicht dar. Die Gemeinde kann sich aber auch entschei-
den, derartige Angaben in ihrem Jahresabschluss in beschreibender Form zu machen.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Stundung von gemeindlichen Ansprüchen): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Zulässigkeit der Stundung): 
 
1.1.1 Die Erforderlichkeit einer Stundung 
 
Die Gemeinde kann nach der haushaltsrechtlichen Vorschrift ihre Ansprüche gegenüber einem Dritten ganz oder 
teilweise stunden, wenn die Einziehung im Zeitpunkt der Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner be-
deuten würde und der Anspruch der Gemeinde durch eine Stundung nicht gefährdet wird. Bei der Stundung von 
gemeindlichen Ansprüchen handelt es sich deshalb regelmäßig um das Aufschieben von Zahlungsterminen (Fäl-
ligkeiten) oder das Aufteilen der Zahlungspflicht eines Schuldners auf mehrere Fälligkeitstermine. Eine Stundung 
ist vom Schuldner der Gemeinde zu beantragen, wenn für ihn die umfassende Einziehung eines Anspruchs der 
Gemeinde eine erhebliche Härte bedeuten würde. Die Gemeinde darf nicht ohne den Antrag eine Stundung aus-
sprechen, denn sie würde dadurch gegen das haushaltsrechtliche Gebot verstoßen, ihre Ansprüche bei Fälligkeit 
einzuziehen und auch auf ihre Ansprüche (vorübergehend) verzichten (vgl. § 23 Absatz 4 GemHVO NRW). 
 
 
1.1.2 Der Begriff „erhebliche Härte“ 
 
Die Gemeinde hat im Rahmen einer Stundung ihr Interesse an der Erfüllung ihres Anspruches mit dem Interesse 
des Schuldners an einem Hinausschieben der Zahlungspflicht abzuwägen. Sie hat dann die notwendigen Maß-
nahmen in betragsmäßiger und zeitlicher Hinsicht festzulegen. Im Rahmen der Ausübung ihres Ermessens ist 
dabei auch zu beurteilen, ob die umfassende Einziehung eines gemeindlichen Anspruchs durch die Gemeinde 
eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten könnte. Es ist dafür z. B. von der Gemeinde zu prüfen, ob und 
in welchem Umfang es dem Schuldner zumutbar möglich ist, sich zum Fälligkeitszeitpunkt die erforderlichen 
Finanzmittel zu verschaffen. Sie muss dabei außerdem beurteilen, ob der Schuldner sich in entsprechender Wei-
se auch bemüht hat.  
 
Im Rahmen der Beurteilung des Vorliegens einer "erheblichen Härte" ist deshalb auch der Zeitraum zwischen der 
Bescheiderteilung bzw. Festsetzung der gemeindlichen Ansprüche durch die Gemeinde und dem festgesetzten 
Fälligkeitstermin zu berücksichtigen. Auch andere Hinderungsgründe beim Schuldner, z. B. vorhandene Finanz-
mittel für andere Zwecke als zur Tilgung seiner Schuld gegenüber der Gemeinde eingesetzt zu haben, muss von 
der Gemeinde unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet werden. Bei Verpflichtungen des Schuldners 
gegenüber mehreren Gläubigern kann es in Zusammenarbeit mit den übrigen Gläubigern sachlich sinnvoll sein, 
eine Rangfolge zu bilden, nach der die einzelnen Ansprüche vom Schuldner zu erfüllen sind bzw. ihm gegenüber 
durchgesetzt werden.  
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1.1.3 Die Prüfung der Vollstreckung 
 
In den Fällen einer Stundung wird aus wirtschaftlicher Sicht regelmäßig von einer erreichbaren vollständigen 
Erfüllung der Ansprüche der Gemeinde durch den Schuldner ausgegangen. Die Gemeinde sollte aber gleichwohl 
vor der Gewährung einer Stundung die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners überprüfen. Es sollte dabei 
z. B. ermittelt werden, ob der Schuldner noch offene Forderungen gegenüber der Gemeinde hat. In solchen Fäl-
len könnte dann ggf. eine Aufrechnung der Verpflichtungen und der Forderungen zwischen dem Schuldner und 
der Gemeinde in Betracht kommen.  
 
In der gemeindlichen Praxis hat es sich bewährt, vor der Entscheidung über den Antrag eines Schuldners auf 
Stundung seiner Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Gemeinde die gemeindliche Vollstreckung um eine 
Stellungnahme zu dem Antrag zu bitten. Es kann dadurch geklärt werden, ob beim Schuldner der Gemeinde z. B. 
eine Zahlungsunfähigkeit oder ggf. auch eine Zahlungsunwilligkeit besteht. Vielfach löst sogar erst die Einleitung 
der Vollstreckung durch die Gemeinde einen Antrag des Schuldners auf Stundung seiner Zahlungsverpflichtung 
aus. Ein solcher Antrag soll oftmals aus Sicht des Schuldners verhindern, dass die gemeindliche Vollstreckung 
tatsächlich zum Zuge kommt.  
 
 
1.1.4 Die Stundungsvereinbarung 
 
Die Gemeinde kann einem Antrag des Schuldners auf Stundung seiner Zahlungsverpflichtung entsprechen und 
mit ihm eine Stundungsvereinbarung abschließen. In einer solchen Vereinbarung sind insbesondere Art und 
Umfang sowie die Fälligkeit der Zahlungen festzulegen. Die Gemeinde sollte sich dabei auch eine Widerrufsmög-
lichkeit einräumen lassen. Ggf. ist auch eine Sicherheitsleistung zu vereinbaren, insbesondere dann, wenn ein 
längerer Stundungszeitraum vereinbart wird. Die verlangte Sicherheitsleistung sollte dann hinsichtlich ihrer Art 
und Höhe im angemessenen Verhältnis zum Stundungsumfang und zur Stundungsdauer stehen. In einer Stun-
dungsvereinbarung sollten aber auch die Folgen für den Schuldner bei einer Nichterfüllung der Vereinbarung 
geregelt werden, z. B. eine sofortige Fälligkeit des gesamten Restbetrages oder andere geeignete Maßnahmen.  
 
 
1.1.5 Die Sicherungsübereignung 
 
Im Rahmen der Gewährung der Stundung einer gemeindlichen Forderung kann es für die Gemeinde sachgerecht 
sein, sich ein Pfandrecht über Vermögensgegenstände des Schuldners einräumen zu las. Die Gemeinde kann 
sich die Vermögensgegenstände aber auch als Sicherung für die gemeindliche Forderung übereignen lassen 
(Sicherungsübereignung). Der Schuldner überträgt dann der Gemeinde durch einen Sicherungsvertrag das Ei-
gentum an den ausgewählten, ihm gehörenden (beweglichen) Vermögensgegenständen. Die Gemeinde hat dazu 
entscheiden, ob sie die Sachen übernimmt oder der Schuldner der Besitzer der Sache bleibt. Die Gemeinde ist 
als Sicherungsnehmer schuldrechtlich an einen solchen Vertrag gebunden. Sie darf daher bei einem Verstoß des 
Schuldners gegen den Sicherungsvertrag über die übereigneten Vermögensgegenstände verfügen oder diese 
auch verwerten.  
 
Von der Gemeinde muss in diesem Zusammenhang klargestellt werden, inwieweit die Vermögensgegenstände 
aus der Sicherungsübereignung an bestimmte Forderungen der Gemeinde gebunden sind. Sie hat dabei zu be-
achten, dass die Sicherungsübereignung nicht zu einer Einschränkung der wirtschaftlichen Möglichkeiten des 
Schuldners führen darf. Es sollte nicht dazu kommen, dass der Schuldner zu seinem Handeln der Zustimmung 
der Gemeinde bedarf, weil das Sicherungsgeschäft der Gemeinde das gesamte Vermögen des Schuldners um-
fasst. Die Gemeinde soll daher in den Fällen, in denen im Rahmen ihrer Stundungen auch Sicherungsgeschäfte 
abgeschlossen werden, eine unmittelbare Verknüpfung des Umfanges ihrer offenen Forderungen mit den be-
troffenen Vermögenswerten des Schuldners herstellen. 
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1.1.6 Die Auswirkungen der Stundung 
 
Die Gewährung einer Stundung durch die Gemeinde lässt die bestehende gemeindliche Forderung gegenüber 
dem Schuldner unverändert. Sie entbindet aber den Schuldner i.d.R. von den bisher vorgesehenen Zahlungsfris-
ten oder dem Zahlungsumfang. In solchen Fällen kann es gleichwohl bei der vorgenommenen wirtschaftlichen 
Zuordnung des Ertrages zum betreffenden Haushaltsjahr bleiben, auch wenn der Ertrag aus dem gemeindlichen 
Anspruch nicht mehr im Jahr des wirtschaftlichen Entstehens liquiditätsmäßig zu realisieren ist.  
 
Die Veränderung oder Verschiebung des Zahlungszeitpunktes bzw. der Fälligkeit ist regelmäßig nur liquiditäts-
mäßig zu betrachten, auch wenn der Zahlungszeitraum insgesamt verlängert wird. Die gemeindlichen Stundun-
gen wirken sich jedoch nicht nur auf die gemeindliche Liquiditätsplanung aus, sondern auch unmittelbar auf die 
Fristigkeit der gemeindlicher Forderungen. Entsprechend sind dann auch die Angaben im gemeindlichen Forde-
rungsspiegel anzupassen (vgl. § 46 GemHVO NRW).  
 
Sofern jedoch der Schuldner den Anspruch der Gemeinde nicht erfüllt bzw. die Gemeinde ihre Ansprüche ihm 
gegenüber nicht durchzusetzen kann, sind von der Gemeinde über das Mahnwesen und die Vollstreckung die 
notwendigen Schritte zur Sicherung und Erfüllung ihrer Forderungen einzuleiten. Es kann dabei ggf. auch zu 
einer Niederschlagung oder des Erlasses der gemeindlichen Ansprüche kommen. Daraus kann dann ggf. das 
Ergebnis entstehen, dass die gemeindlichen Forderungen auszubuchen sind.  
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Verzinsungspflicht): 
 
Die haushaltsrechtliche Vorschrift sieht für die Stundung von gemeindlichen Ansprüchen ausdrücklich vor, dass 
gestundete Beträge i.d.R. angemessen zu verzinsen sind. Die Gemeinde hat daher in den Fällen einer Stundung 
in eigener Verantwortung die Festsetzung und Erhebung von Zinsen vorzunehmen. Sie kann sich dabei an ande-
ren vergleichbaren Gegebenheiten oder rechtlichen Grundlagen orientieren, z. B. der Verzinsung nach dem Ab-
gabenrecht oder dem Steuerrecht.  
 
Die Erhebung von Zinsen muss sich dabei - wie bei der Stundung der gemeindlichen Ansprüche - nach den Um-
ständen des Einzelfalls richten und setzt einen bestehenden Anspruch der Gemeinde voraus. Die Gemeinde soll 
daher bei der Entscheidung über die angemessene Höhe der Zinsen auch die wirtschaftliche Situation des 
Schuldners der Gemeinde berücksichtigen. Zudem sollen bei einer gemeindlichen Stundung durch die zusätzli-
che Erhebung von Zinsen die Zahlungsschwierigkeiten des Schuldners der Gemeinde nicht verschärft werden.  
 
Durch die Gemeinde ist aber auch ein Verzicht auf die Erhebung von Zinsen möglich. In solchen Fällen hat die 
Gemeinde u.a. zu beurteilen, ob bei möglicherweise geringen Zinsbeträgen der entstehende Verwaltungsaufwand 
und die Zinserträge nicht in einem unangemessenen Verhältnis zueinanderstehen. Die Gemeinde hat daher im 
Rahmen ihrer Stundungsentscheidung auch festzulegen, ob neben dem Hinausschieben der Fälligkeiten der 
Zahlungen auch die Fälligkeit der Zinszahlungen hinausgeschoben werden muss oder ggf. auch ein Verzicht auf 
die Zinsen in Betracht zu ziehen ist. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Niederschlagung von gemeindlichen Ansprüchen): 
 
2.1 Inhalte und Zwecke der Niederschlagung 
 
Die Niederschlagung von gemeindlichen Ansprüchen stellt die Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen 
Anspruchs der Gemeinde dar. Durch diese Entscheidung der Gemeinde erlischt nicht der gemeindliche Anspruch 
gegenüber einem Dritten. Vielmehr stellt die Entscheidung der Gemeinde nur eine interne Maßnahme dar, so-
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dass es dabei auch nicht einer Beteiligung der Schuldner bedarf. In der gemeindlichen Praxis ist es vielfach üb-
lich, eine Niederschlagung befristet oder unbefristet vorzunehmen. Beide Formen bezwecken das Gleiche, eine 
erneute Überprüfung des Schuldners vorzunehmen, um ggf. den gemeindlichen Anspruch noch durchsetzen zu 
können. Dabei sind von der Gemeinde auch die geltenden Verjährungsfristen zu beachten.  
 
Mit der Festlegung einer festen Frist beabsichtigt die Gemeinde, von sich aus einen neuen Versuch zur Durch-
setzung ihres Anspruchs zu starten und die „niedergeschlagene“ Forderung einzuziehen. Bei einer unbefristeten 
Niederschlagung erwartet die Gemeinde ggf. geeignete Informationen zu erhalten, um dann eine erneute Einzie-
hung ihrer Forderung vorzunehmen. Der Gemeinde kann aber auch von außerhalb ein Anlass zur Weiterverfol-
gung eines fälligen gemeindlichen Anspruchs gegeben werden. Bei mehreren erfolglosen Versuchen kann die 
Gemeinde auch prüfen, ob ggf. auch ein Erlass des gemeindlichen Anspruchs in Betracht kommen kann. 
 
Die Entscheidung der Gemeinde, die Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs zurückzustellen, stellt haushalts-
wirtschaftlich keine Stundung des gemeindlichen Anspruchs nach Absatz 1 der Vorschrift dar. Die beiden Mög-
lichkeiten sind auf unterschiedliche Ziele und Zwecke ausgerichtet. Allein die Tatsache der Zahlungsfähigkeit des 
Schuldners eröffnet die Möglichkeit einer Stundung des gemeindlichen Anspruchs. Die Niederschlagung eines 
gemeindlichen Anspruchs gegenüber einem Dritten wird dagegen erst möglich, wenn eine Zahlungsfähigkeit des 
Schuldners nicht mehr besteht.  
 
 
2.2 Die Bewertung der gemeindlichen Forderungen und Niederschlagung 
 
Durch die Bewertung der Forderungen der Gemeinde im Rahmen des Jahresabschlusses kann es zu einer Wert-
berichtigung im Rahmen der Bilanzierung kommen. Bei einer solchen Wertberichtigung darf der Ertrag der Ge-
meinde, der dem Jahr des wirtschaftlichen Entstehens ihres Anspruches zugerechnet worden ist, nicht wieder 
„abgesetzt“ werden. Vielmehr wird die betreffende Forderung der Gemeinde dadurch verändert, dass der Umfang 
der Wertberichtigung passivisch auf gesonderten Konten (vgl. Kontengruppe 21) erfasst wird. In diesen Fällen 
bleibt daher der Bilanzansatz der Forderungen auf der Aktivseite unverändert bestehen.  
 
Das Wertberichtigungskonto stellt im Jahresabschluss ein Korrektiv zu den auf der Aktivseite der Bilanz ange-
setzten gemeindlichen Forderungen dar und macht die Korrekturen transparent. Ein solches Bestandskonto führt 
jedoch nicht zu einem passivischen Ansatz in der gemeindlichen Bilanz. Der Grundsatz der Vollständigkeit und 
das Bruttoprinzip gebieten es, die Wertberichtigung von Forderungen in dieser Art und Weise zu bilanzieren. 
Dabei kommt es nicht darauf an, ob die gemeindlichen Forderungen im Wege einer Einzelwertberichtigung oder 
einer Pauschalwertberichtigung verändert werden.  
 
Die bilanzielle Beurteilung von gemeindlichen Forderungen hat aber zur Folge, dass einer Wertberichtigung nicht 
zwingend eine haushaltsrechtliche Niederschlagung vorausgehen muss. Andererseits hat die Entscheidung der 
Gemeinde eine Forderung niederzuschlagen, auch eine bilanzielle Wertberichtigung zur Folge. Die Gemeinde 
sollte daher bei der Bewertung von gemeindlichen Forderungen gleichzeitig prüfen, ob auch eine haushaltsrecht-
liche Niederschlagung in Betracht zu ziehen ist. Sie kann dabei berücksichtigen, dass die Bewertung, bei der ein 
Anspruch oder eine Forderung der Gemeinde zu berichtigen ist, nicht zu einer ergebniswirksamen Absetzung 
führt. Bei einer haushaltsrechtlichen Niederschlagung ist jedoch die gemeindliche Forderung außerplanmäßig 
abzuschreiben.  
 
 
2.3 Die Auswirkungen der Niederschlagung 
 
Aus der „Vorläufigkeit“ bzw. Zeitgebundenheit der gemeindlichen Niederschlagungen folgt, dass die Gemeinde 
die vorgenommenen Zurückstellungen ihrer Ansprüche regelmäßig kontrollieren bzw. überwachen muss, ob ein 
gemeindlicher Anspruch nicht doch noch durchsetzbar ist. Die Gemeinde soll deshalb die vorgenommenen Nie-
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derschlagungen und die damit in Zusammenhang stehenden Wertberichtigungen in geeigneter Weise nachhal-
ten, z. B. eine Niederschlagungsliste führen. Die notwendige Überwachung der vorgenommenen Niederschla-
gungen durch einen gesonderten Nachweis erleichtert eine erneute Einziehung der von der Gemeinde befristet 
oder unbefristet niedergeschlagenen Forderungen, wenn dafür ein Anlass aus Sicht der Gemeinde besteht.  
 
Grundsätzlich ist die Einziehung niedergeschlagener Forderungen erneut zu versuchen, wenn sich Anhaltspunkte 
dafür ergeben, dass die Einziehung Erfolg haben könnte. In den Fällen, in denen eine befristete Niederschlagung 
erfolgt ist, sind die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners in angemessenen Zeitabständen zu überprüfen 
und zu dokumentieren. Nach einer oder mehreren erfolglosen Einziehungsversuchen kann dann über die weitere 
Behandlung der Niederschlagung auch endgültig entschieden werden.  
 
Dieser Sachverhalt kann ggf. auch dazu führen, dass die Gemeinde endgültig auf ihren Anspruch verzichtet (Er-
lass der Forderung). Sofern die Einziehung eines niedergeschlagenen gemeindlichen Anspruchs zu einem späte-
ren Zeitpunkt möglich wird, muss auch der bis dahin eingetretene Zahlungsverzug berücksichtigt werden. Dazu 
muss von der Gemeinde entschieden werden, in welchem Umfang bei öffentlich-rechtlichen Forderungen noch 
Säumniszuschläge und bei privatrechtlichen Forderungen noch Zinsen vom Schuldner erhoben werden sollen. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Erlass von gemeindlichen Ansprüchen): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Zulässigkeit des Erlasses von Ansprüchen): 
 
3.1.1 Die Erfordernisse für den Erlass von gemeindlichen Ansprüchen  
 
Der Gemeinde wird durch die haushaltsrechtliche Vorschrift die Möglichkeit eröffnet, ihre Ansprüche gegenüber 
Dritten ganz oder zum Teil erlassen zu können, wenn die Einziehung nach Lage des einzelnen Falles für den 
Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde. Der Erlass einer gemeindlichen Forderung durch die Gemein-
de kann i.d.R. dann in Betracht kommen, wenn es dem Schuldner nach seinen wirtschaftlichen und persönlichen 
Verhältnissen nicht möglich ist, die der Gemeinde geschuldete Finanzleistung in absehbarer Zeit zu erbringen.  
 
Beim Erlass von gemeindlichen Ansprüchen handelt es sich um den endgültigen und unwiderruflichen Verzicht 
dieses Anspruches durch die Gemeinde. Es müssen deshalb dabei verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. 
Es muss z. B. eine Unbilligkeit in der Person des Schuldners oder in der Sache selbst begründet sein, also eine 
persönliche oder sachliche Unbilligkeit gegeben sein. Bei persönlicher Unbilligkeit des Schuldners muss eine 
Erlassbedürftigkeit, z. B. eine Existenzgefährdung bestehen. Es muss aber auch eine Erlasswürdigkeit des 
Schuldners bestehen, z. B. kein Selbstverschulden der mangelnden Leistungsfähigkeit. Für den Erlass einer 
Forderung sollte der Schuldner gegenüber der Gemeinde einen entsprechenden Antrag stellen und kann dabei 
seine Gründe für einen Erlass vortragen. 
 
 
3.1.2 Der Erlass bei Verbraucherinsolvenz 
 
Der Erlass einer gemeindlichen Forderung durch die Gemeinde kann auch im Rahmen einer Verbraucherinsol-
venz in Betracht kommen. Eine solche Insolvenz wird in einem Verfahren nach der Insolvenzordnung abgewickelt 
(vgl. 9. Teil der InsO). Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen kann eine Person als 
Schuldner beantragen, wenn er zuvor ein Versuch unternommen hat, sich mit seinen Gläubigern über einen 
planmäßigen Schuldenabbau außergerichtlich zu einigen (vgl. § 305 Absatz 1 Nummer 1 InsO). Sofern die Ge-
meinde Gläubigerin ist, muss der Schuldner nicht nur angefragt haben, ob die Gemeinde zu einer gütlichen Eini-
gung bereit ist. Er muss ihr auch einen Vorschlag für eine vertretbare Bereinigung seiner Schulden vorgelegt und 
dazu neue Zahlungstermine und Rückzahlungsbeträge benannt haben. Dazu gehört auch, dass der Schuldner 
seine finanziellen Verhältnisse offenlegt.  
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Die Gemeinde als Gläubigerin hat in solchen Fällen sachgerecht zu beurteilen, ob sie dem Vorschlag des 
Schuldners entsprechen will. In den Fällen, in denen ein solcher Einigungsversuch scheitert, kann der Schuldner 
beim Insolvenzgericht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragen (vgl. § 305 InsO). Der Einigungsversuch 
gilt z. B. schon dann als gescheitert, wenn die Gemeinde als Gläubigerin weiterhin die Zwangsvollstreckung be-
treibt, auch wenn bereits die außergerichtliche Einigung begonnen hat (vgl. § 305 a InsO). Im Rahmen des ge-
richtlichen Verfahrens kann dann das Gericht z. B. entscheiden, ob ein weiterer Einigungsversuch unternommen 
werden soll. Außerdem wird die Gemeinde zum Schuldenbereinigungsplan angehört. Sie hat dabei ihre eigenen 
Forderungen nochmals zu überprüfen und kann den Plan ggf. auch ablehnen.  
 
Von der Gemeinde ist zudem zu beachten, dass das Gericht auch die Zustimmung der Gemeinde ersetzen kann 
(vgl. § 309 InsO). Soweit der Schuldenbereinigungsplan von dem Insolvenzgericht anerkannt wird, besteht ein 
gerichtlicher Vergleich zwischen dem Schuldner und seinen Gläubigern mit den entsprechenden rechtlichen Wir-
kungen. Der Schuldner hat dann nur noch die im Schuldenbereinigungsplan festgelegten Zahlungen zu erbrin-
gen. Sofern die Gemeinde als Gläubigerin in ein solches Verfahren nicht eingebunden war, hat sie in eigener 
Verantwortung über den Erlass ihrer Ansprüche zu entscheiden. In diesem Zusammenhang kann von Bedeutung, 
sein, dass z. B. bei Gesellschaften, die aus einer Insolvenz mangels Masse aufgelöst werden, die Gemeinde ihre 
Forderung wieder im Rahmen ihrer Vollstreckung verfolgen muss. Die Gemeinde sollte dabei prüfen, ob ggf. der 
gemeindliche Anspruch niederzuschlagen oder zu erlassen ist.  
 
 
3.1.3 Das Erlöschen von gemeindlichen Ansprüchen 
 
Durch eine Erklärung der Gemeinde gegenüber dem betroffenen Dritten als Schuldner, dass sie auf die Durch-
setzung ihrer Ansprüche wegen der Uneinbringlichkeit verzichtet (Erlass der Ansprüche), erlöschen die gemeind-
lichen Ansprüche gegenüber dem Dritten im von der Gemeinde festgelegten Umfang. Die haushaltsmäßige Wir-
kung einer solchen Erklärung besteht darin, dass wegen der erlassenen Forderung keine Zahlungen mehr bei der 
Gemeinde eingehen werden. Aus diesem Grunde kann ggf. die gemeindliche Finanz- und Liquiditätsplanung 
anzupassen sein (vgl. § 3 i.V.m. § 30 GemHVO NRW).  
 
Ein Verzicht auf gemeindliche Ansprüche ist auch bilanziell umzusetzen. Die davon betroffenen Forderungen sind 
vollständig als Vermögenswert abzuschreiben und auszubuchen. Das Gleiche gilt entsprechend, wenn die Ge-
meinde auf die Rückzahlung oder Anrechnung der von ihr geleisteten Beträge durch Dritte verzichtet, z. B. bei 
Voraus- oder Abschlagszahlungen. In diesen Fällen muss wie bei der Niederschlagung der gemeindlichen An-
sprüche eine Wertberichtigung bzw. eine Abschreibung vorgenommen werden.  
 
 
3.1.4 Der Verzicht auf Zahlungsansprüche in geringer Höhe 
 
Im Zusammenhang mit dem Erlass von gemeindlichen Ansprüchen ist auch die haushaltsrechtliche Vorschrift zu 
beachten, nach der die Gemeinde auf die Geltendmachung von Zahlungsansprüchen in geringer Höhe zu ver-
zichten kann, wenn dieses aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen geboten ist (vgl. § 23 Absatz 4 GemHVO 
NRW). Diese Regelung stellt eine Sondervorschrift gegenüber der Regelung über sonstige Zulässigkeiten des 
Erlasses von gemeindlichen Ansprüchen dar.  
 
Die Regelung trägt vielmehr dem Umstand Rechnung, dass in der gemeindlichen Praxis die Kosten für die Ver-
folgung und Durchsetzung eines geringen Zahlungsanspruches schnell die Höhe des Anspruchs übersteigen 
können und die Einziehung des Anspruches damit unwirtschaftlich werden kann. Beim Verzicht auf die Geltend-
machung von Zahlungsansprüchen in geringer Höhe müssen die für den Erlass von gemeindlichen Ansprüchen 
geltenden Voraussetzungen daher nicht erfüllt sein. Die Gemeinde darf aber andererseits auch nicht auf der 
Grundlage der Vorschrift über Kleinbeträge auf höhere Ansprüche verzichten. 
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3.2 Zu Satz 2 (Geltung bei Rückzahlung und Anrechnung): 
 
Die Vorschrift sieht ergänzend zu der Regelung, dass die Gemeinde ihre Ansprüche gegenüber Dritten ganz oder 
zum Teil erlassen werden darf, vor, dass diese Gegebenheiten auch für die Rückzahlung oder Anrechnung von 
geleisteten Beträgen gelten. Damit wird es der Gemeinde ermöglicht, bei gegenüber Dritten entstandenen An-
sprüchen auf die Rückzahlung erhaltener Beträge zu verzichten oder bei geleisteten Beträgen eine Anrechnung 
vorzunehmen. Die Pflicht zur Rückzahlung von gemeindlichen Finanzleistungen muss nach Lage des Einzelfalles 
für den Schuldner eine besondere Härte bedeuten. Sofern ein solcher Fall vor Ort gegeben ist, hat die Gemeinde 
in eigener Verantwortung darüber zu entscheiden. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

4. Abschnitt GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1661 

Vierter Abschnitt 
 

Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung   
1. Allgemeines 
 
1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Ein wesentlicher Bestandteil des NKF als gemeindliches Haushaltsrecht ist die enge Verknüpfung der Finanz-
buchhaltung der Gemeinde, in der Buchführung und die Zahlungsabwicklung erledigt werden, mit der übrigen 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft (vgl. § 93 GO NRW). Die dazu erforderlichen grundsätzlichen Regelungen 
sind in diesem Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung verankert worden. Der Gesetzgeber hat dabei weit-
gehend auf kleinteilige gesetzliche Regelungen verzichtet. 
 
Der Gemeinde wird eine Vielzahl von Möglichkeiten eingeräumt, um die Aufbau- und Ablauforganisation der ge-
meindlichen Finanzbuchhaltung unter Berücksichtigung der örtlichen Erfordernisse und Gegebenheiten in eigener 
Verantwortung und auszugestalten. Die aus der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft entstehenden 
Verwaltungsabläufe und gemeindlichen Geschäftsvorfällen können dabei unter Beachtung einer wirtschaftlichen 
Aufgabenerledigung durch die Gemeinde weiter entwickelt werden. Die Gemeinde trägt dabei grundsätzlich die 
Gesamtverantwortung. Sie behält diese Verantwortung, auch wenn sie ggf. ihre Finanzbuchhaltung durch Dritte 
erledigen lässt (vgl. § 94 GO NRW). 
 
 
1.2 Die gemeindlichen Dokumentationspflichten 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, alle ihre Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage nach dem 
System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in ihren 
Büchern klar ersichtlich und nachprüfbar aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungspflicht führt zu einer laufenden, sys-
tematisch geordneten Dokumentation der gemeindlichen Geschäftsvorfälle. Die Buchführungspflicht der Gemein-
de ist dabei grundsätzlich zeitlich unbegrenzt. Die jahresbezogene Haushaltsplanung sowie die Ausführung der 
Haushaltswirtschaft und die Abrechnung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle stehen dem nicht entgegen.  
 
Zur gemeindlichen Dokumentationspflicht gehört außerdem, dass die Geschäftsunterlagen der Gemeinde, z. B. 
die Unterlagen über die gemeindliche Buchführung und die hierzu ergangenen Anweisungen und Organisations-
regelungen, sicher und geordnet aufbewahrt werden (vgl. § 58 GemHVO NRW). Die Gemeinde hat daher in ei-
gener Verantwortung durch örtliche Regelungen die Durchführung und den Nachweis der Dokumentation festzu-
legen (vgl. § 31 GemHVO NRW). Von der Dokumentationspflicht der Gemeinde werden aber nicht nur die ge-
meindlichen Tätigkeiten erfasst, die unter die Begriffe "Buchführung", Inventar" und "Zahlungsabwicklung" fallen. 
Mögliche Anlässe für gemeindliche Dokumentationspflichten werden daher nachfolgend beispielhaft aufgezeigt 
(vgl. Abbildung). 
 

 
Sachverhalte für gemeindliche Dokumentationspflichten 

 
 

SACHVERHALTE 
 

VORSCHRIFTEN 
 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 
 

§§ 78 und 79 GO NRW i.V.m. den §§ 1 bis 9 und 11 bis 19 
GemHVO NRW 

 
Nachtragssatzung 

 
§ 81 GO NRW i.V.m. § 10 GemHVO NRW 
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Sachverhalte für gemeindliche Dokumentationspflichten 

 
 

SACHVERHALTE 
 

VORSCHRIFTEN 
 

Überplanmäßige und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen 

 

 
§ 83 GO NRW 

 
Investitionskredite 

 
§ 86 GO NRW i.V.m. § 41 GemHVO NRW 

 
Sicherheiten und Gewährleistungen 

für Dritte 
 

§ 87 GO NRW 

 
Rückstellungen 

 
§ 88 GO NRW i.V.m. § 36 GemHVO NRW 

 
Liquiditätsplanung und Liquiditätskredite 

 
§ 89 GO NRW 

 
Vermögensgegenstände 

 
§ 90 GO NRW i.V.m. § 35 GemHVO NRW 

 
Inventur und Inventar 

 
§ 91 GO NRW i.V.m. §§ 28 und 29 GemHVO NRW 

 
Vermögensbewertung 

 
§ 91 GO NRW i.V.m. §§ 33 und 34 GemHVO NRW 

 
Eröffnungsbilanz 

 
§ 92 GO NRW i.V.m. §§ 53 bis 57 GemHVO NRW 

 
Finanzbuchhaltung/Buchführung 

 
§§ 93 und 94 GO NRW i.V.m. §§ 27 und 30 GemHVO NRW 

 
Jahresabschluss 

 
§§ 95 und 96 GO NRW i.V.m. §§ 37 bis 48 GemHVO NRW 

 
Örtliche Prüfung 

 
§§ 101 bis 104 GO NRW 

 
Gesamtabschluss 

 
§§ 116 bis 118 GO NRW i.V.m. §§ 49 bis 52 GemHVO NRW 

 
Fremde Finanzmittel 

 
§§ 16 und 31 GemHVO NRW 

 
Kosten- und Leistungsrechnung 

 
§ 18 GemHVO NRW 

 
Vergabe von Aufträgen 

 
§ 25 GemHVO NRW 

 
Stundung, Niederschlagung und Erlass 

 
§ 26 GemHVO NRW 

 
Sicherheitsstandards 

 
§ 31 GemHVO NRW i.V.m. § 58 GemHVO NRW 

Abbildung 402 „Sachverhalte für gemeindliche Dokumentationspflichten“ 
 
Die Dokumentationspflicht der Gemeinde kann bezogen auf das einzelne Haushaltsjahr betrachtet werden. Sie 
beginnt jahresbezogen grundsätzlich mit dem ersten Geschäftsvorfall, der dem Haushaltsjahr wirtschaftlich oder 
rechtlich zuzuordnen ist. Die jahresbezogene Pflicht endet mit dem letzten Geschäftsvorfall der Gemeinde, der 
i.d.R. die Vernichtung der aufzubewahrenden haushaltswirtschaftlichen Unterlagen zum Inhalt hat. Für die Ge-
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meinde besteht dabei keine Möglichkeit einer Befreiung von der grundsätzlichen Dokumentationspflicht oder eine 
Reduzierung dieser Pflicht. Die Aufbewahrung ihrer Geschäftsunterlagen stellt dabei auch eine Umsetzung ihrer 
Dokumentationspflicht dar. 
 
 
2. Die Vorschriften zur Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung 
 
2.1 Die Gesamtübersicht über die Vorschriften 
 
Der vierte Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung enthält zu vielen Sachverhalten der gemeindlichen Buch-
führung und der Zahlungsabwicklung die notwendigen Rahmenbedingungen, die von der Gemeinde örtlich aus-
zugestalten sind, sowie gesonderte Vorschriften zur gemeindlichen Inventur. Diese Bestimmungen sind auf der 
Grundlage der Ermächtigungen des § 133 Absatz 1 GO NRW erlassen worden. Durch diese Vorschrift wird das 
Innenministerium ermächtigt, zur Durchführung der Gemeindeordnung die notwendigen haushaltswirtschaftlichen 
Regelungen im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zu treffen. Die nachfolgenden haushaltsrechtlichen 
Vorschriften sind dafür geschaffen worden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Vorschriften im 4. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung  

 

Vierter Abschnitt 
Buchführung, Inventar, 
Zahlungsabwicklung 

 
§ 27 Buchführung 
§ 28 Inventur, Inventar 
§ 29 Inventurvereinfachungsverfahren 
§ 30 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung 
§ 31 Sicherheitsstandards und interne Aufsicht 
 

Abbildung 403 „Die Vorschriften im 4. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung“ 
 
In diesem Rahmen sind die Aufgaben der gemeindlichen Finanzbuchhaltung bestimmt worden, damit die Buch-
führung und der Zahlungsverkehr von der Gemeinde ordnungsgemäß abgewickelt und die gemeindlichen Ge-
schäftsvorfälle nachgewiesen werden. Zur Nachweispflicht der Gemeinde sind auch Vorgaben zur Erfassung der 
Vermögensgegenstände und der Schulden im Rahmen einer gemeindlichen Inventur festgelegt worden. 
 
 
2.2 Die Vorschriften im Einzelnen 
 
Der vierte Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung enthält im Einzelnen folgende besondere Vorschriften zur 
Buchführung, zum Inventar und zur Zahlungsabwicklung der Gemeinde: 
 
- § 27 Buchführung 

In der Finanzbuchhaltung der Gemeinde sind alle gemeindlichen Geschäftsvorfälle und die dadurch beding-
ten Veränderungen der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde durch die örtliche Buchführung zu do-
kumentieren. Das gemeindliche Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch der Gemeinde sind 
durch Erträge und Aufwendungen zu erfassen. Außerdem hat die Gemeinde nach dem System der doppel-
ten Buchführung zu buchen und die gemeindlichen Zahlungen nach ihrer Kassenwirksamkeit nachzuweisen.  
 
Die gemeindliche Finanzbuchhaltung hat daher das Datenmaterial zu liefern, das die Grundlage für die Auf-
stellung des jährlichen Ergebnisplans und Finanzplans darstellt. Die Geschäftsvorfälle aus der Ausführung 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sind deshalb zeitlich und sachlich sowie produktorientiert zu erfassen 
und auszuwerten. Die Daten sind in den Jahresabschluss der Gemeinde mit seiner Ergebnisrechnung, Fi-
nanzrechnung und der Bilanz sowie Anhang einzubeziehen. Durch die Grundsätze in dieser Vorschrift ein-
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schließlich des Systems der doppelten Buchführung und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung soll 
die gemeindliche Buchführung sichergestellt und nachvollziehbar gemacht werden.  
 

- § 28 Inventur, Inventar 
Das Inventar ist eine Grundlage für den jährlich aufzustellenden Jahresabschluss der Gemeinde. Deshalb ist 
dieser Vorschrift gesondert bestimmt worden, dass die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjah-
res ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzu-
geben haben (Inventar). Die Inventur stellt dabei als Bestandsaufnahme eine lückenlose, mengen- und 
wertmäßige Erfassung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden einer Gemeinde zu einem bestimm-
ten Stichtag durch eine Inaugenscheinnahme in Form von Messen, Wiegen usw. dar. Eine solche Stichtags-
inventur ist in einem angemessenen und abgegrenzten Zeitraum um den Abschlussstichtag herum durchzu-
führen. Die Vorschrift baut auf der Regelung des § 91 GO NRW „Inventur, Inventar und Vermögensbewer-
tung“ auf und konkretisiert die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur. 
 

- § 29 Inventurvereinfachungsverfahren 
Für die Gemeinde werden durch diese Vorschrift, ergänzend zu den Bestimmungen über die Durchführung 
der Inventur (§ 28 GemHVO NRW), ausgewählte Inventurvereinfachungen zugelassen, um die Wirtschaft-
lichkeit der gemeindlichen Inventur zu erhöhen. Jede der zugelassenen Vereinfachungen ist dabei an beson-
dere Voraussetzungen gebunden. Diese Vorgaben sollen dazu beitragen, dass die Inventurzwecke auch 
dann erfüllt werden, wenn die Gemeinde von einer Vereinfachungsmöglichkeit Gebrauch macht. Vor der An-
wendung einer Vereinfachungsmöglichkeit ist daher von der Gemeinde zu prüfen, ob die vorgesehene Maß-
nahme zu mehr Wirtschaftlichkeit beiträgt als die normale Inventur und dabei der Grundsatz der Vollständig-
keit sowie der Grundsatz der Richtigkeit nicht unvertretbar beeinträchtigt werden.  
 

- § 30 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung 
Die Vorschrift regelt in Ausfüllung der §§ 89 und 93 GO NRW und im Interesse der Sicherheit die für die ge-
meindliche Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung unabdingbaren Ausführungsgrundsätze. Diese 
Grundsätze sollen sicherstellen, dass gemeindliche Zahlungsverfahren nach einheitlichen Maßstäben und 
hinreichend sicher durchgeführt werden. Dabei hat die Gemeinde die besondere Verpflichtung, ihre Liquidität 
und die Finanzierung der Investitionen sicherzustellen (vgl. § 75 Abs. 6 GO NRW). Außerdem besteht die 
Verpflichtung für die Gemeinde, dass sie ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung 
unter Einbeziehung der im Finanzplan ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen zu gewährleisten 
hat (vgl. § 89 GO NRW). 
 

- § 31 Sicherheitsstandards und interne Aufsicht 
Die Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des gemeindlichen Rechnungswesens kann unter Berücksichtigung 
der Selbstverwaltung der Gemeinde ausreichend durch Rahmenregelungen gewährleistet werden. Die Vor-
gaben in dieser Vorschrift beinhalten daher eine Verpflichtung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, 
nähere örtliche Vorschriften zur gemeindlichen Finanzbuchhaltung und ihrem Umfeld zu erlassen. Unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten soll dadurch die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben der 
Finanzbuchhaltung der Gemeinde sichergestellt werden. Dabei ist besonders der Umgang mit den gemeind-
lichen Zahlungsmitteln sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen zu berücksichtigen. 
Diesen Zwecken dienen viele Sicherheitsstandards in der Vorschrift, die durch eine örtliche Dienstanweisung 
näher auszugestalten sind.  

 
 
3. Die gemeindliche Finanzbuchhaltung 
 
In der Finanzbuchhaltung der Gemeinde werden alle gemeindlichen Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten 
Veränderungen der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde erfasst. Sie hat insbesondere die Angaben zu 
machen und die Daten aus der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu liefern, die in den Jahres-
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abschluss der Gemeinde mit seiner Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz sowie Anhang einzube-
ziehen sind. Die Regelungen enthalten jedoch keine Festlegungen über die organisatorische Ausgestaltung der 
Finanzbuchhaltung (vgl. § 93 GO NRW). Gleichwohl muss eine Aufgabentrennung zwischen dem gemeindlichen 
Buchungsgeschäft und dem Zahlungsgeschäft der Gemeinde bestehen.  
 
Durch die Grundsätze in den betreffenden Vorschriften soll die Ordnungsmäßigkeit der gemeindlichen Buchfüh-
rung und der Zahlungen der Gemeinde sichergestellt werden. Diese Gegebenheiten erfordern besondere zudem 
die Festlegung von besonderen Sicherheitsanforderungen an die gemeindliche Zahlungsabwicklung, die unter 
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich auszugestalten sind. Es gilt dabei insgesamt, 
die Erledigung der Aufgaben der gemeindlichen Finanzbuchhaltung so auszugestalten, dass das erforderliche 
technische und kaufmännische Fachwissen vorhanden ist, die Qualität der Buchführung gewährleistet wird und 
die Kosten sich in einem verträglichen Rahmen bewegen. Es bedarf deshalb eines systematischen Aufbaus der 
gemeindlichen Buchführung nach einem Kontenplan, der aus dem NKF-Kontenrahmen abzuleiten ist. Die von der 
Gemeinde gebildeten Konten sind zudem gegen Manipulationen in Abhängigkeit von der eingesetzten elektroni-
schen Datenverarbeitung zu schützen.  
 
Ein Teil der Generalnorm über die gemeindliche Finanzbuchhaltung ist auch das Gebot der vollständigen und 
verständlichen Aufzeichnung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle in den Büchern der Gemeinde. Ebenso findet 
der Beleggrundsatz seinen Ausgangspunkt in der Generalnorm. Nicht zuletzt gehört auch die Einhaltung der 
Aufbewahrungsfristen über die gemeindlichen Geschäftsunterlagen dazu (vgl. § 58 GemHVO NRW). Es gilt, die 
Zuverlässigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens der Gemeinde zu sichern und die vorgesehenen 
Verwaltungsabläufe zu überwachen. Dieses Anliegen kommt auch in den haushaltsrechtlichen Vorschriften die-
ses Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung zum Ausdruck.  
 
 
4. Durchlaufende Posten nicht in NRW 
 
Im privatwirtschaftlichen Bereich wird statt des Begriffs „Durchlaufende Finanzmittel“ vielfach auch der Begriff 
„Durchlaufender Posten“ verwandt. Darunter werden solche Posten verstanden, die vom Unternehmen nur für 
eine gewisse Zeit vereinnahmt oder verausgabt werden und das Unternehmen dabei die Stellung vergleichbar 
einem Treuhänder hat. In solchen Fällen besteht kein unmittelbarer Anspruch des Unternehmens auf diese Leis-
tung gegenüber einem Dritten, aber auch keine Verpflichtung zur Zahlung an den Empfänger. Die eigentlichen 
unmittelbaren Rechtsbeziehungen bestehen dabei unmittelbar zwischen dem Zahlungsverpflichteten und dem 
Zahlungsempfänger. Diese Fallgestaltung besteht auch bei der Gemeinde, jedoch ist dafür im gemeindlichen 
Haushaltsrecht der Begriff „Durchlaufende Gelder“ oder „Durchlaufende Finanzmittel“ gebräuchlich. 
 
In einigen Ländern wird der Begriff „Durchlaufende Posten“ im gemeindlichen Haushaltsrecht so genutzt, dass 
darunter Einzahlungen an die Gemeinde oder Auszahlungen von der Gemeinde verstanden werden, bei denen 
die Zuordnung zu haushaltsmäßigen Konten noch nicht möglich ist (vgl. § 28 GemHVO des Landes Sachsen-
Anhalt). Eine solche ausdrückliche Regelung besteht im gemeindlichen Haushaltsrecht des Landes Nordrhein-
Westfalen nicht. Die Regelung ist auch nicht erforderlich, denn wegen der Beachtung und Anwendung des 
Grundsatzes der Kassenwirksamkeit im gemeindlichen Zahlungsverkehr müssen alle Ein- und Auszahlungen des 
Haushaltsjahres von der Gemeinde in der betreffenden Finanzrechnung erfasst werden. Eine Einzahlung anzu-
nehmen oder eine Auszahlung zu leisten und diesen Zahlungsvorgang als vorläufigen Rechnungsvorgang zu 
behandeln, kommt haushaltsmäßig nicht in Betracht.  
 
Die Gemeinde soll die Zahlungen, bei denen noch keine Zuordnung zu einem gemeindlichen Geschäftsvorfall 
möglich ist, in ihrer Finanzbuchhaltung als „Sonstige Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit“ oder „Sons-
tige Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit“ buchungsmäßig bis zur späteren zutreffenden haushaltsmä-
ßigen Zuordnung erfassen. Sie soll daher für solche Zahlungen in der gemeindlichen Zahlungsabwicklung ent-
sprechende Konten in ihrem örtlichen Kontenplan vorsehen (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW). Für diese Zah-
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lungen von Dritten oder an Dritte sind aber gesonderte Konten oder Haushaltspositionen in der gemeindlichen 
Finanzrechnung entbehrlich. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 27 
Buchführung 

 
(1) 1Alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage sind nach dem System der doppelten Buch-
führung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in den Büchern klar ersichtlich und 
nachprüfbar aufzuzeichnen. 2Die Bücher müssen Auswertungen nach der Haushaltsgliederung, nach der sachli-
chen Ordnung sowie in zeitlicher Ordnung zulassen.  
 
(2) 1Die Eintragungen in die Bücher müssen vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden, 
so dass die Geschäftsvorfälle in ihrer Entstehung und Abwicklung nachvollziehbar sind. 2Eine Eintragung oder 
eine Aufzeichnung in den Büchern darf nicht in einer Weise verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht 
mehr feststellbar ist. 3Auch solche Veränderungen dürfen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es 
ungewiss lässt, ob sie ursprünglich oder erst später gemacht worden sind. 
 
(3) 1Den Buchungen sind Belege, durch die der Nachweis der richtigen und vollständigen Ermittlung der Ansprü-
che und Verpflichtungen zu erbringen ist, zu Grunde zu legen (begründende Unterlagen). 2Die Buchungsbelege 
müssen Hinweise enthalten, die eine Verbindung zu den Eintragungen in den Büchern herstellen. 
 
(4) 1Aus den Buchungen der zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle sind die Zahlungen für den Ausweis in der 
Finanzrechnung durch eine von der Gemeinde bestimmte Buchungsmethode zu ermitteln. 2Die Ermittlung darf 
nicht durch eine indirekte Rückrechnung aus dem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresergebnis erfol-
gen.  
 
(5) Bei der Buchführung mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) muss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme sichergestellt werden, dass 
1. fachlich geprüfte Programme und freigegebene Verfahren eingesetzt werden, 
2. die Daten vollständig und richtig erfasst, eingegeben, verarbeitet und ausgegeben werden, 
3. nachvollziehbar dokumentiert ist, wer, wann, welche Daten eingegeben oder verändert hat, 
4. in das automatisierte Verfahren nicht unbefugt eingegriffen werden kann, 
5. die gespeicherten Daten nicht verloren gehen und nicht unbefugt verändert werden  können, 
6. die gespeicherten Daten bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen jederzeit in angemessener Frist lesbar 

und maschinell auswertbar sind,  
7. Berichtigungen der Bücher protokolliert und die Protokolle wie Belege aufbewahrt werden, 
8. elektronische Signaturen mindestens während der Dauer der Aufbewahrungsfristen nachprüfbar sind, 
9. die Unterlagen, die für den Nachweis der richtigen und vollständigen Ermittlung der Ansprüche oder Zah-

lungsverpflichtungen sowie für die ordnungsgemäße Abwicklung der Buchführung und des Zahlungsverkehrs 
erforderlich sind, einschließlich eines Verzeichnisses über den Aufbau der Datensätze und die Dokumentati-
on der eingesetzten Programme und Verfahren bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist verfügbar bleiben; § 
58 bleibt unberührt, 

10. die Verwaltung von Informationssystemen und automatisierten Verfahren von der fachlichen Sachbearbei-
tung und der Erledigung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung verantwortlich abgegrenzt wird. 

 
(6) Für durchlaufende Finanzmittel sowie andere haushaltsfremde Vorgänge sind gesonderte Nachweise zu füh-
ren.  
 
(7) 1Der Buchführung ist der vom Innenministerium bekannt gegebene Kontenrahmen zu Grunde zu legen. 2Der 
Kontenrahmen kann bei Bedarf ergänzt werden. 3Die eingerichteten Konten sind in einem Verzeichnis (Konten-
plan) aufzuführen.  
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Erläuterungen zu § 27: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die gemeindliche Buchführungspflicht 
 
Die örtliche Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeinde erfordert die Bewältigung von vielfältigen Geschäftsvor-
fällen mit bedeutenden finanzwirtschaftlichen Auswirkungen für die Gemeinde. Die gemeindliche Buchführung 
stellt deshalb eine unverzichtbare Grundlage für die Ausführung der örtlichen Haushaltswirtschaft und für die 
Nachweisführung im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses dar. Die Vorschrift verpflichtet deshalb die 
Gemeinde, alle ihre Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten 
Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in den dafür vorgesehenen 
Büchern klar ersichtlich und nachprüfbar aufzuzeichnen.  
 
Diese haushaltsrechtliche Aufzeichnungspflicht soll daher zu einer laufenden, systematisch geordneten Doku-
mentation der gemeindlichen Geschäftsvorfälle des Haushaltsjahres führen. Als gemeindlicher Geschäftsvorfall 
wird dabei ein Ereignis betrachtet, das von der Gemeinde buchhalterisch zu erfassen ist, weil es zu finanzwirt-
schaftlichen Auswirkungen für die Gemeinde führt. Es kann dabei zwischen bestandswirksamen und ergebnis-
wirksamen Geschäftsvorfällen unterschieden werden. Die Chancen und Risiken und andere bei der Gemeinde 
vorliegende Sachverhalte und Umstände, durch die gemeindliche Werte oder die wirtschaftliche Lage der Ge-
meinde beeinflusst werden können, stellen dagegen keine Geschäftsvorfälle dar, die in der gemeindlichen Buch-
führung zu erfassen sind. 
 
Die Buchführungspflicht der Gemeinde ist grundsätzlich zeitlich unbegrenzt. Der jährliche haushaltswirtschaftliche 
Ablauf bei der Gemeinde aus Haushaltsplanung, Haushaltsausführung und Jahresabschluss steht diesem 
Grundsatz nicht entgegen. Er bewirkt aber, dass die Ausübung der Buchführungspflicht regelmäßig bezogen auf 
das einzelne Haushaltsjahr zu betrachten ist. Die jahresbezogene Buchführung beginnt deshalb mit dem ersten 
Geschäftsvorfall der Gemeinde, der dem betreffenden Haushaltsjahr wirtschaftlich oder rechtlich zuzuordnen ist. 
Die jahresbezogene Buchführung endet mit dem letzten Geschäftsvorfall der Gemeinde, der dem betreffenden 
Haushaltsjahr zuzuordnen ist. Die gemeindliche Buchführungspflicht dagegen erst i.d.R. mit der Vernichtung der 
aufzubewahrenden haushaltswirtschaftlichen Unterlagen. Es besteht dazu grundsätzlich keine Möglichkeit einer 
Befreiung oder Reduzierung der gemeindlichen Buchführungspflicht.  
 
Zu dieser Buchführungspflicht gehört, dass von der Gemeinde alle Geschäftsvorfälle in den Büchern klar und 
zutreffend sowie nachprüfbar nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung aufzeichnet werden. Sie erfordert daher eine laufende, systematisch geordnete 
Dokumentation der gemeindlichen Geschäftsvorfälle. Die gemeindliche Buchführung umfasst daher die Erfassung 
und Kontierung sowie das Verarbeiten, Ordnen und Sammeln der Belege. Diese Vorgaben bestehen unabhängig 
davon, ob dabei elektronische Hilfsmittel zum Einsatz kommen, z. B. eine DV-Buchführung erfolgt. Die Gemeinde 
hat zudem ihre Buchführungspflicht in örtlichen Regelungen in eigener Verantwortung festzulegen (vgl. § 31 
GemHVO NRW). Zur gemeindlichen Buchführungspflicht gehört außerdem, dass die Geschäftsunterlagen der 
Gemeinde sicher und geordnet aufbewahrt werden, z. B. die hierzu ergangenen Anweisungen und Organisations-
regelungen (vgl. § 58 GemHVO NRW).  
 
 
2. Die örtliche Finanzbuchhaltung 
 
2.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft soll die Gemeinde alle gemeindlichen Geschäftsvorfälle und die dadurch 
bedingten Veränderungen der gemeindlichen Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage in der Finanz-
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buchhaltung der Gemeinde erfasst werden. Die gemeindliche Finanzbuchhaltung hat daher die Angaben zu ma-
chen und die Daten zu liefern, die unter Berücksichtigung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung eine Grundlage 
für die gemeindliche Haushaltsplanung, die Haushaltsausführung und die Haushaltsabrechnung bilden sollen. Die 
Planung und der Nachweis der Ressourcen in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sowie die gesetzliche Vor-
gabe zur Anwendung des Systems der doppelten Buchführung bei den gemeindlichen Geschäftsvorfällen haben 
daher dazu geführt, besondere Regelungen zur gemeindlichen Finanzbuchhaltung festzulegen. Die örtliche Steu-
erung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sowie das Budgetrecht des Rates der Gemeinde bleiben dabei 
unberührt.  
 
Die Gemeinde muss z. B. ihre örtliche Buchführung so ausgestalten, dass sich ein sachverständiger Dritter inner-
halb einer angemessenen Zeit einen Überblick verschaffen kann. Es ist dazu nicht festgelegt worden, welches 
Maß an Sachverstand erforderlich sein muss, um die gemeindliche Buchführungstätigkeit beurteilen und nach-
vollziehen zu können. Allgemein wird aber davon auszugehen sein, dass ein sachverständiger Dritter ausrei-
chende Kenntnisse über die gemeindliche Haushaltswirtschaft bzw. das Rechnungswesen der Gemeinde besit-
zen muss, damit er das gemeindliche Buchungsgeschehen verstehen und beurteilen kann. Bei der Einschätzung, 
ob ein sachverständiger Dritter sich innerhalb einer angemessenen Zeit einen Überblick über die Vorgehensweise 
und die Ergebnisse der gemeindlichen Buchführung verschaffen kann, ist von den vorhandenen örtlichen Gege-
benheiten auszugehen. Die Bestimmung der angemessenen Zeit ist somit auch von der Größe der Gemeinde 
sowie der Größe und Komplexität der gemeindlichen Buchführung einschließlich der Art der örtlichen DV-
Buchführung abhängig.  
 
 
2.2 Die Ausgestaltung der Finanzbuchhaltung 
 
In der gemeindlichen Finanzbuchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle der Gemeinde und die dadurch bedingten 
Veränderungen der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzverhältnisse der Gemeinde erfasst. Aus der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft entstehen daher Angaben und Daten, die eine Grundlage für den gemeindli-
chen Haushaltsplan mit Ergebnisplan und den Finanzplan sowie für den Jahresabschluss der Gemeinde mit Er-
gebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz bilden. Die Dokumentation der gemeindlichen Geschäftsvorfälle 
im Haushaltsjahr durch die Finanzbuchhaltung stellt daher einen Hauptzweck der gemeindlichen Buchführung 
dar. Es soll dadurch auch ein zutreffender Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gemeinde ermöglicht werden.  
 
Die haushaltsrechtlichen Regelungen zur gemeindlichen Finanzbuchhaltung enthalten dabei keine Festlegungen 
über deren organisatorische Ausgestaltung. Gleichwohl ist grundsätzlich eine sachliche Aufgabenteilung zwi-
schen dem Buchungsgeschäft der Gemeinde und der gemeindlichen Zahlungsabwicklung geboten (vgl. § 93 
Absatz 1 Satz 1 GO NRW). Für den Bereich „Buchführung“ bestehen in dieser Vorschrift besondere Grundsätze 
über deren Umfang, Form und Inhalt. Für den Bereich „Zahlungsabwicklung“ sind unter Sicherheitsaspekten 
ebenfalls besondere Vorgaben bestimmt worden (vgl. § 30 GemHVO NRW). Die Gemeinde muss deshalb dafür 
Sorge tragen, dass alle Geschäftsvorfälle mit haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen auch von der gemeindli-
chen Finanzbuchhaltung bearbeitet werden, 
 
Die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen sind von der Gemeinde unter Einbeziehung der örtlichen Gege-
benheiten eigenverantwortlich und bedarfsgerecht weiter auszugestalten. Die örtliche Finanzbuchhaltung soll 
dabei durch die Gemeinde so ausgestaltet werden, dass die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben dauer-
haft gesichert ist. Sie muss daher nicht nur die vorgesehenen Verantwortlichen bestimmen, sondern auch ge-
währleisten, dass das erforderliche technische und kaufmännische Fachwissen verfügbar ist. Dazu gehört auch, 
einen geeigneten Geschäftsablauf in der gemeindlichen Verwaltung unter Berücksichtigung der örtlichen Verhält-
nisse festzulegen, um eine hohe Qualität der Buchführung zu gewährleisten. Die Gemeinde sollte dabei darauf 
achten, dass sich die Kosten der Finanzbuchhaltung in einem verträglichen wirtschaftlichen Rahmen bewegen. 
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3. Die Rechengrößen im NKF 
 
3.1 Die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ 
 
3.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Mit dem NKF werden über die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ das Ressourcenaufkommen und der Res-
sourcenverbrauch der Gemeinde erfasst. Unter Einbeziehung der örtlichen Produktorientierung wird der Gemein-
de damit die haushaltsmäßige Erfassung und Darstellung der Ressourcen bezogen auf ihre Aufgabenerfüllung 
möglich. Mit der Ausrichtung der gemeindlichen Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit 
soll grundsätzlich erreicht werden, dass der gesamte Ressourcenverbrauch der Gemeinde in einem Haushalts-
jahr durch Erträge dieser Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten.  
 
Die zur Erfassung und Messung der gemeindlichen Ressourcen festgelegten Rechengrößen „Ertrag“ und „Auf-
wand“ stellen dabei den zutreffenden Buchungsstoff dar. Sie haben ihre Ursache in den wirtschaftlichen Aktivitä-
ten der Gemeinde, z. B. im Rahmen eines Leistungsaustausches oder durch die Erfüllung öffentlich-rechtlicher 
Verpflichtungen der Gemeinde. Für die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind i.V.m. mit den Rechengrößen un-
terschiedliche Ertrags- und Aufwandsarten bestimmt worden, um eine zutreffende Veranschlagung der Ressour-
cen im Ergebnisplan und einen konkreten Nachweis der Ressourcen in der Ergebnisrechnung der Gemeinde zu 
erreichen. Die Rechengrößen stellen zudem geeignete Größen für eine gemeindliche „Reinvermögensrechnung“ 
dar, die das Geldvermögen und das Sachvermögen der Gemeinde betrifft.  
 
Durch die Erträge aus gemeindlichen Geschäftsvorfällen kommt es zu einer Vermögensmehrung und durch die 
gemeindlichen Aufwendungen zu einer Vermögensminderung. Das Eigenkapital der Gemeinde wird dadurch 
entsprechend verändert. Die Erträge und die Aufwendungen sind deshalb von zentraler Bedeutung für die Ergeb-
nisermittlung der Gemeinde im Haushaltsjahr. Die internen Leistungsbeziehungen der Gemeinde werden eben-
falls über die Rechengrößen „Ertrag“ und „Aufwand“ erfasst. Die Gemeinde hat dabei eigenverantwortlich zu 
entscheiden, ob sie zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs auch die internen Leistungsbezie-
hungen in ihrem Haushalt veranschlagt und im Jahresabschluss nachweist (vgl. § 17 GemHVO NRW).  
 
 
3.1.2 Die Rechengröße „Ertrag“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Ertrag“ wird betriebswirtschaftlich die bewertete Leistungserstellung der 
Gemeinde in einem Haushaltsjahr (Geschäfts- bzw. Wirtschaftsjahr) verstanden. Einen Ertrag stellt dabei jeder 
gemeindliche Geschäftsvorfall dar, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde erhöht. Mit die-
ser Rechengröße werden z. B. die der Gemeinde zustehenden Steuereinnahmen und die ihr gewährten Zuwen-
dungen erfasst, denn diese stellen einen erheblichen Anteil an den gemeindlichen Einnahmen dar. Die Gemeinde 
erzielt dann in einem Haushaltsjahr eine Einnahme, die keinen Ertrag darstellt, wenn entweder keine Leistungs-
erstellung durch die Gemeinde vorliegt oder wenn die Leistungserstellung und die dazugehörige Einnahme in 
unterschiedliche Haushaltsjahre (Perioden) fallen, z. B. bei Mietvorauszahlungen.  
 
In diesen Fällen wird die Vornahme einer passiven Rechnungsabgrenzung erforderlich (vgl. § 42 Absatz 3 
GemHVO NRW). Die gemeindlichen Erträge sind aber auch an Zahlungsvorgänge gebunden, sodass bei der 
Gemeinde vielfach einzahlungsgleiche Erträge entstehen. Die Rechengrößen „Ertrag“ und „Einnahme“ sind dann 
deckungsgleich, wenn das gleiche Haushaltsjahr der Gemeinde betroffen ist. Die Zahlungsvorgänge können aber 
auch in ein anderes Haushaltsjahr fallen. Die Begriffspaare „Ertrag“ und „Einnahmen“ können im gemeindlichen 
Bereich wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
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Die Rechengröße „Ertrag“ 
 

 
ERTRAG 

 

 

 
Ertrag, der nicht gleichzeitig 

eine Einnahme ist. 

 
Ertrag, der gleichzeitig 

eine Einnahme ist. 
 

 

  
Einnahme, die gleichzeitig 

ein Ertrag ist. 
 

 
Einnahme, die nicht gleichzeitig 

ein Ertrag ist. 

  
EINNAHME 

 
Abbildung 404 „Die Rechengröße Ertrag“ 

 
 
3.1.3 Die Rechengröße „Aufwand“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Aufwand“ wird betriebswirtschaftlich der bewertete Güterverzehr der 
Gemeinde in einem Haushaltsjahr verstanden. Zu Aufwendungen führt daher jeder gemeindliche Vorgang, der 
das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde vermindert. Die gemeindlichen Aufwendungen sind 
aber auch an Zahlungsvorgänge gebunden, sodass bei der Gemeinde vielfach auszahlungsgleiche Aufwendun-
gen entstehen. Die Zahlungsvorgänge können aber auch in einem anderen Haushaltsjahr (Periode) liegen. Die 
Begriffspaare „Aufwand“ und „Ausgaben“ können wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rechengröße „Aufwand“ 

 
 

AUFWAND 
 

 

 
Aufwand, der nicht gleichzeitig 

eine Ausgabe ist. 

 
Aufwand, der gleichzeitig 

eine Ausgabe ist. 
 

 

  
Ausgabe, die gleichzeitig 

ein Aufwand ist. 
 

 
Ausgabe, die nicht gleichzeitig 

ein Aufwand ist. 

  
AUSGABE 

 
Abbildung 405 „Die Rechengröße Aufwand“ 

 
Die Rechengrößen „Aufwand“ und „Ausgabe“ sind dann deckungsgleich, wenn das gleiche Haushaltsjahr der 
Gemeinde betroffen ist, z. B. Gehälter für Beschäftigte der Gemeinde, Energiekosten. Die Gemeinde leistet dann 
in einem Haushaltsjahr eine Ausgabe, die keinen Aufwand darstellt, wenn z. B. im Dezember des Haushaltsjah-
res die für den Januar des Folgejahres zustehende Beamtenbesoldung gezahlt wird. Die Aufwendungen der 
Gemeinde und die dazugehörige Ausgabe fallen dabei in unterschiedliche Haushaltsjahre, sodass dann eine 
aktive Rechnungsabgrenzung erforderlich wird (vgl. § 42 Absatz 1 GemHVO NRW). 
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3.2 Einzahlungen und Auszahlungen als Rechengrößen 
 
3.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Finanzrechnung der Gemeinde soll Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde geben und 
auch die Finanzierungsquellen sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes der Gemeinde (Liquide 
Mittel) aufzeigen. Sie stellt dadurch eine Mittelherkunftsrechnung und eine Mittelverwendungsrechnung der Ge-
meinde dar, bei der die Zahlungsströme ausschlaggebend sind. Aufgrund dessen kommen bei der Finanzrech-
nung die Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ als zutreffender Buchungsstoff zur Anwendung.  
 
Die Einzahlungen und Auszahlungen sind dabei in der gemeindlichen Finanzrechnung unter Beachtung des Kas-
senwirksamkeitsprinzips zu erfassen. Dieses Prinzip wird auch als Liquiditätsänderungsprinzip bezeichnet. Im 
NKF sind in der gemeindlichen Bilanz daher die gemeindlichen Kredite zur Liquiditätssicherung unter dem geson-
derten Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ anzusetzen. In der gemeindlichen 
Finanzrechnung dürfen deshalb nur Finanzleistungen Dritter in Höhe der im Haushaltsjahr kassenmäßig einge-
gangenen oder geleisteten Zahlungen betragsmäßig erfasst werden. Diese Zahlungsströme müssen bei der 
Gemeinde eine Änderung der tatsächlichen Liquidität bewirkt haben.  
 
 
3.2.2 Die Rechengröße „Einzahlungen“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Einzahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelzufluss bei der Ge-
meinde im Haushaltsjahr erfasst, der zu einer Erhöhung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch den 
Zugang liquider Mittel in Form von Bargeld oder Buchgeld führt. Die Begriffspaare „Einzahlungen“ und „Einnah-
men“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rechengröße „Einzahlungen“ 

 
 

EINZAHLUNG 
 

 

 
Einzahlung, die nicht gleichzeitig 

eine Einnahme ist. 

 
Einzahlung, die gleichzeitig 

eine Einnahme ist. 
 

 

  
Einnahme, die gleichzeitig 

eine Einzahlung ist. 
 

 
Einnahme, die nicht gleichzeitig 

eine Einzahlung ist. 

  
EINNAHME 

 
Abbildung 406 „Die Rechengröße Einzahlungen“ 

 
Beim Einsatz der Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Einnahme“ im gemeindlichen Rechnungswesen liegen 
daher dann keine einnahmewirksamen Einzahlungen vor, wenn es in gleicher Höhe zu einer Abnahme der ge-
meindlichen Forderungen oder zu einer Erhöhung der gemeindlichen Verbindlichkeiten kommt. Nicht als Einzah-
lung gilt die Erhöhung des Kassenbestandes der Gemeinde durch eine Barabhebung von einem Bankkonto der 
Gemeinde, weil dadurch der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde insgesamt nicht verändert wird. 
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3.2.3 Die Rechengröße „Auszahlungen“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Auszahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelabfluss bei der Ge-
meinde im Haushaltsjahr erfasst, der zu einer Verminderung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch 
den Abgang liquider Mittel führt. Die Abgabe von Finanzmitteln durch die Gemeinde kann in Form von Bargeld 
oder Buchgeld dabei erfolgen. Die Begriffspaare „Aufwendungen“ und „Ausgaben“ können im gemeindlichen 
Bereich wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rechengröße „Auszahlungen“ 

 
 

AUSZAHLUNG 
 

 

 
Aufzahlung, die nicht gleichzeitig 

ausgabewirksam ist. 
 

 
Auszahlung, die gleichzeitig 

ausgabewirksam ist. 

 

  
Ausgabe, die gleichzeitig 
auszahlungswirksam ist. 

 

 
Ausgabe, die nicht gleichzeitig 

auszahlungswirksam ist. 

  
AUSGABE 

 
Abbildung 407 „Die Rechengröße Auszahlungen“ 

 
In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass beim Einsatz der Rechengrößen „Auszahlungen“ und „Ausgabe“ 
auch dann keine ausgabewirksamen Auszahlungen vorliegen, wenn es in gleicher Höhe zu einer zu einer Minde-
rung der gemeindlichen Verbindlichkeiten oder zu einer Zunahme der gemeindlichen Forderungen kommt. Auch 
eine Verminderung des Kassenbestandes der Gemeinde durch eine Bareinzahlung auf ein Bankkonto der Ge-
meinde gilt nicht als gemeindliche Auszahlung, weil durch diesen Vorgang der Zahlungsmittelbestand der Ge-
meinde insgesamt nicht verändert wird. 
 
 
4. Die Währungseinheit „Euro“ 
 
Die Gemeinde hat im Rahmen ihres Geschäftsverkehrs bzw. ihrer Zahlungsabwicklung die gesetzlichen Zah-
lungsmittel in Form von Bargeld und Buchgeld in der Währungseinheit „Euro“ einzusetzen. Für ihre Barzahlungen 
hat die Gemeinde daher die Euro-Münzen und Euro-Banknoten zu verwenden. Bei der Übergabe oder Übersen-
dung von Schecks ist daher darauf zu achten, dass die Schecks möglichst in der Währungseinheit „Euro“ ausge-
stellt sind. Diese Währungseinheit soll auch beim Einsatz und der Abrechnung von elektronischen Zahlungsmit-
teln durch die Gemeinde oder durch Dritte gegenüber der Gemeinde genutzt werden, z. B. beim Einsatz der 
Geldkarte, Debitkarte oder Kreditkarte.  
 
Bei ihrer Zahlungsabwicklung sollte die Gemeinde zudem möglichst das internationale Währungskürzel „EUR“ 
und nicht das Währungssymbol „€“ verwenden. Das Währungskürzel „EUR“ sollte dabei auch bei einer gesonder-
ten Darstellung der Untereinheit des Euro zur Anwendung kommen. Die Untereinheit „Cent“ wäre daher in Bruch-
teilen des Euro anzugeben, z. B. in Form von 0,45 EUR. Die Bruchteile des Euro sollten dagegen nicht mit einem 
Symbol, z. B. „Ct“ als Währungssymbol, angegeben werden. Die fremden Geldsorten stellen auch zulässige Zah-
lungsmittel für die Gemeinde im Rahmen ihrer Zahlungsabwicklung dar, sodass diese Zahlungsmittel von der 
Gemeinde angenommen und auch für Auszahlungen verwendet werden können.  
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Eine „private Währung“ als Tauschmittel auf einem regionalen Markt stellt dagegen kein zulässiges Zahlungsmit-
tel für die Gemeinde dar, mit dem der Umfang oder die Größenordnung gemeindlicher Einzahlungen und Auszah-
lungen bestimmt werden kann. In den gemeindlichen Büchern darf daher erst nach der Umrechnung der Rech-
nungseinheiten solcher „Währungen“ in Einheiten der gesetzlichen Zahlungsmittel eine Erfassung der mit den 
„Währungen“ getätigten Zahlungen unter Nutzung der Währungseinheit „Euro“ erfolgen.  
 
 
5. Die Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) kommen nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften auch 
im NKF fast uneingeschränkt zur Anwendung. Der Festlegung ging dabei eine Betrachtung und Bewertung der 
Rechnungsziele der gemeindlichen Haushaltswirtschaft voraus, z. B. Nachweis des Ressourcenverbrauchs, Ver-
mögens- und Eigenkapitalerhalt, stetige Aufgabenerfüllung. Die Rechnungszwecke der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft wurden aber ebenso in die Beurteilung einbezogen, z. B. Steuerungs- und Kontrollzwecke, die 
Zuständigkeiten und Entscheidungshoheit des Rates der Gemeinde (Allzuständigkeit), die Informationspflicht 
gegenüber der Öffentlichkeit und der Aufsichtsbehörde. In den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist außerdem 
eine Vielzahl von gemeindlichen Grundsätzen konkretisiert worden. Aus den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen 
und den übernommenen GoB ergibt sich deshalb ein Gesamtbild über die in der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft anzuwendenden Grundsätze. 
 
Vor der Übernahme der GoB für die Gemeinden sind diese hinsichtlich ihrer Inhalte sowie ihrer Anwendungsmög-
lichkeiten in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft überprüft worden. Viele Rechnungslegungsgrundsätze des 
Referenzmodells HGB haben sich dabei als übernahmefähig erwiesen. Kleinere Abweichungen wegen spezifi-
scher Fragestellungen wurden dabei hingenommen. Im Großen und Ganzen kann jedoch eine sichere und 
gleichartige Handhabung der GoB im betriebwirtschaftlichen sowie im haushaltswirtschaftlichen Sinne durch die 
Gemeinden gesichert und gewährleistet werden. Viele GoB sind ausdrücklich und sachbezogen zum Gegenstand 
von haushaltsrechtlichen Vorschriften gemacht worden. Gesonderte Grundsätze wären daher unzweckmäßig 
gewesen und hätten möglicherweise die Anwendung des NKF in den Gemeinden wesentlich erschwert.  
 
Der Übernahme der GoB ging zudem eine Betrachtung und Bewertung der Aussagekraft von gemeindlichem 
Jahresabschluss und dem Gesamtabschluss voraus. Diese Abschlüsse haben unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den entsprechenden tatsächlichen Verhältnissen Bild der Vermögens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanz- (gesamt-)lage der Gemeinde (wirtschaftliche Lage) zu vermitteln. In die Prüfung wur-
den auch Anforderungen aus der mehrjährigen Haushaltsplanung der Gemeinde einbezogen, die auf diesen 
Abschlüssen aufbaut. Als Ergebnis dieser Bewertungen wurde festgestellt, dass es für die Haushaltswirtschaft 
der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen keiner Festlegung von besonderen „Grundsätzen ordnungsmäßiger öf-
fentlicher Buchführung“ bedarf.  
 
Im Rahmen des NKF wurde der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zusätzlich zu den GoB und den 
sonstigen Haushaltsgrundsätzen in die gemeindliche Haushaltswirtschaft einbezogen. Nach diesem Grundsatz 
soll die Verteilung von Nutzen und Lasten aus der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auch in Verantwortung für 
die künftigen Generationen erfolgen. Die Gemeinde muss daher bei ihrer jährlichen Haushaltsplanung und dem 
Jahresabschluss nach Ablauf des Haushaltsjahres immer im Blick haben, ausreichende Handlungsmöglichkeiten 
für die künftigen Generationen zu erhalten. Der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit ist zudem als all-
gemeiner Grundsatz in die Gemeindeordnung aufgenommen worden (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). Diese 
ausdrückliche gesetzliche Festlegung verstärkt die Ziele und Zwecke des NKF.     
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6. Der NKF-Kontenrahmen in der Geschäftsbuchführung 
 
6.1 Die Zwecke des NKF-Kontenrahmens 
 
Die gemeindliche Aufgabenerfüllung und die daraus entstehenden Geschäftsvorfälle sowie der Nachweis des 
haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde erfordern eine Vielzahl von Konten in der gemeindlichen Fi-
nanzbuchhaltung. Das Gebot der vollständigen und verständlichen Aufzeichnung der gemeindlichen Geschäfts-
vorfälle in den Büchern der Gemeinde ist dabei ein wichtiger Ausgangspunkt für die gemeindliche Kontenbildung. 
Es bedarf deshalb einer systematischen Übersicht über die örtlich sachlich notwendigen Konten für die Ge-
schäftsbuchführung und die Zahlungsabwicklung. Diesen Zwecken dient der für die Gemeinde für verbindlich 
erklärte NKF-Kontenrahmen (vgl. Nummer 1.5.2 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; 
SMBl. NRW. 6300). Er ist zudem mit dem "finanzstatistischen Kontenrahmen" identisch, der die Basis für die 
Erhebungsmerkmale der Gemeinde zur Finanzstatistik darstellt.  
 
Der NKF-Kontenrahmen stellt insgesamt ein Ordnungssystem für die in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde 
benötigten Konten unter Berücksichtigung der Erfordernisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft dar. Mithilfe 
einer Nummerierung erfolgt dabei die Strukturierung des Kontenrahmens in Kontenklassen (einstellig) und Kon-
tengruppen (zweistellig). Diese Stufen können von der Gemeinde weiter in Kontenarten (dreistellig) und Konten 
(vierstellig) untergliedert werden. Der NKF-Kontenrahmen ist außerdem nach dem Abschlussgliederungsprinzip 
aufgebaut und spiegelt dadurch das Drei-Komponentensystem des NKF wieder. Er dient als Modell für die örtli-
che Ausgestaltung der gemeindlichen Buchführung, denn die Gemeinde hat aus diesem gemeindeübergreifenden 
Kontenrahmen einen örtlichen Kontenplan abzuleiten.  
 
 
6.2 Die Kontenklassen im NKF-Kontenrahmen 
 
Die Berücksichtigung der Bedeutung der Bestandteile des gemeindlichen Jahresabschlusses führt bei der funkti-
onalen Gliederung des NKF-Kontenrahmens zu einer entsprechenden Einteilung in Kontenklassen. Die Konten-
klassen 0 bis 8 sind daher insgesamt für die Durchführung der gemeindlichen „Geschäftsbuchführung“ belegt. Sie 
sind nach dem Abschlussgliederungsprinzip aufgebaut und bilden einen in sich geschlossenen Rechnungskreis, 
der selbstständig abgeschlossen wird. Die Kontenklassen 0 bis 3 sind deshalb für die gemeindliche Bilanz und 
die Kontenklassen 4 und 5 für die Ergebnisrechnung der Gemeinde sowie die Kontenklassen 6 und 7 für die 
gemeindliche Finanzrechnung vorgesehen.  
 
Die Anwendung des Abschlussgliederungsprinzips führt dabei dazu, dass die Kontenklassen für die Bilanz ent-
sprechend den Vorgaben über die Gliederung der gemeindlichen Bilanz in Kontengruppen zu unterteilen sind 
(vgl. § 41 Absatz 3 und 4 GemHVO NRW). Die Gliederung der Kontenklassen für die gemeindliche Ergebnis-
rechnung ist nach den mindestens auszuweisenden Haushaltspositionen vorzunehmen (vgl. § 2 GemHVO NRW). 
Entsprechend sind die Kontenklassen für die gemeindliche Finanzrechnung zu untergliedern (vgl. § 3 GemHVO 
NRW). Diese Vorgaben stärken den vorzunehmenden Nachweis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des 
abgelaufenen Haushaltsjahres im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses. Es gilt dabei, die Zuverlässig-
keit und Ordnungsmäßigkeit der gemeindlichen Finanzbuchhaltung zu sichern.  
 
 
6.3 Der Verzicht auf die Vorgabe von Konten 
 
Die haushaltsrechtlichen Vorschriften sehen bestimmte Mindestanforderungen für die Gliederung der gemeindli-
chen Bilanz in Bilanzposten und die Gliederung der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung der Gemeinde in 
Haushaltspositionen vor (vgl. §§ 2, 3 und 41 GemHVO NRW). In entsprechender Art und Weise sind deshalb die 
Kontenklassen im NKF-Kontenrahmen untergliedert worden. Aus haushaltsrechtlicher Sicht und unter Steue-
rungserfordernissen sowie unter Berücksichtigung der unterschiedlichen örtlichen Verhältnisse ist eine darüber 
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hinausgehende weitere verbindliche Gliederung entbehrlich, auch wenn die Gemeinde verpflichtet ist, einen Kon-
tenplan aufzustellen.  
 
Die Gemeinde hat dabei aber darauf zu achten, dass die örtlichen Konten unter Berücksichtigung der eingesetz-
ten elektronischen Datenverarbeitung gegen Manipulationen im Rahmen der Buchführung geschützt werden. 
Außerdem ist zu beachten, dass die Erhebungsmerkmale für die statistischen Meldepflichten der Gemeinde zur 
Finanzstatistik auf der Kontenebene aufbauen. Der Gemeinde wird im Rahmen des NKF-Kontenrahmens ein 
ausreichender Spielraum für ihre örtliche Kontenbildung eingeräumt. Sie kann bei der Aufstellung ihres Konten-
plans ihre örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnisse ausreichend berücksichtigen (vgl. Nummer 1.5.2 des Rund-
erlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
  
7. Die Arbeitsschritte der Geschäftsbuchführung 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht setzt unter fachlichen Gesichtspunkten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
einen Rahmen für die Ausgestaltung der örtlichen Finanzbuchhaltung. Dieser Rahmen beinhaltet, bezogen auf 
die Geschäftsvorfälle der Gemeinde im Rahmen der Aufgabenerfüllung, nicht nur die Arbeitsschritte in der ge-
meindlichen Geschäftsbuchführung. Die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erfordert vielmehr 
weitere Arbeiten in den Fachbereichen der gemeindlichen Verwaltung. Dazu gehören auch gemeindliche Kontroll- 
und Überwachungsaufgaben, um die Richtigkeit und die Sicherheit der verarbeiteten Daten zu gewährleisten, z. 
B. die Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit von gemeindlichen Geschäftsvorfällen. 
 
Der haushaltsrechtliche Rahmen, durch den der Umfang, die Form und der Inhalt der gemeindlichen Buchführung 
in ihren Grundsätzen bestimmt sind, erfordert zudem, die tatsächlichen Abläufe und Verfahrensweisen in der 
gemeindlichen Geschäftsführung nachvollziehbar und nachprüfbar zu machen. Die Gemeinde ist verpflichtet, alle 
ihre Geschäftsvorfälle nach den Regeln der doppelten Buchführung aufzuzeichnen und zu belegen. Die gemeind-
lichen Geschäftsvorfälle werden dabei nach ihrem wirtschaftlichen Gehalt und nicht nach ihrer rechtlichen Gestal-
tung erfasst und abgebildet. Die wichtigsten Arbeitsschritte für die gemeindliche Geschäftsbuchführung werden 
nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Arbeitsschritte der Geschäftsbuchführung 

 
 

Geschäftsvorfall 
▼ 

 
z. B. bei Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, 
Banküberweisungen u.a. 
 

 
Beleg 
▼ 

 
Belege sammeln: 
Rechnung, Kontoauszug, Eigenbeleg. 
 

 
Belegprüfung 

▼ 

 
Prüfung z. B. auf sachliche, betragsmäßige und terminli-
che Richtigkeit. 
 

 
Vorkontierung 

▼ 

 
Zu buchende Konten festlegen und Beträge auf Konten 
aufteilen. 
 

 
Nebenbucheintrag 

▼ 

 
Buchung auf den eingerichteten Personen- bzw. Kunden-
konten. 
 

 
Grundbucheintrag 

▼ 

 
Buchung der Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihen-
folge. 
 

 
Hauptbucheintrag 

 
Buchung auf sachlich getrenntes Konto und Gegenkonto. 
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Die Arbeitsschritte der Geschäftsbuchführung 

 
▼  

 
Vorbereitende  

Abschlussbuchungen 
▼ 

Umbuchungen und Berichtigungen. 

 
Abschlussbuchungen 

▼ 

 
Ermittlung der Kontensalden und des Saldenübertrags. 
 

 
Jahresabschluss 

▼ 

 
Aufstellung der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der 
Finanzrechnung. 
 

 
Aufbewahrung  

der Geschäftsunterlagen 
 

 
Aufbewahrung der Bücher, Belege und sonstiger Unterla-
gen, (z. B. dauerhaft oder 10 oder 6 Jahre). 
 

Abbildung 408 „Die Arbeitsschritte der Geschäftsbuchführung“ 
 
Das gemeindliche Buchführungsverfahren bzw. die Arbeitsschritte der Geschäftsbuchführung der Gemeinde sind 
auf die Erfassung der Geschäftsvorfälle aus der Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans ausgerichtet. 
Nach Ablauf des Haushaltsjahres soll dadurch der gemeindliche Jahresabschluss ermöglicht und ein Nachweis 
über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet werden. Die Erledigung dieser Aufgaben 
erfordert nicht nur fachliche Kenntnisse, sondern auch sachgerechte Abläufe in der gemeindlichen Finanzbuch-
haltung, unabhängig davon, ob ein Geschäftsvorfall in Papierform oder in elektronischer Form abzuwickeln ist. 
 
Innerhalb der gemeindlichen Finanzbuchhaltung bieten sich deshalb eine Hauptbuchhaltung und gesonderte 
fachbezogene Nebenbuchhaltungen an. Als besondere Bereiche der gemeindlichen Buchhaltung können eine 
Kreditorenbuchhaltung (Gläubiger der Gemeinde), eine Debitorenbuchhaltung (Schuldner der Gemeinde) und 
eine Anlagenbuchhaltung (Vermögen der Gemeinde) eingerichtet werden. Die örtliche Ausgestaltung der Ge-
schäftsbuchführung und die einzelnen Arbeitsschritte für die Erledigung gemeindlicher Geschäftsvorfälle hat die 
Gemeinde in eigener Verantwortung und unter Berücksichtigung der örtlichen Erfordernisse vorzunehmen. 
 
 
8. Die Nutzung elektronischer Dokumente 
 
Bei der Buchführung mithilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) hat die Gemeinde in ihrer 
Finanzbuchhaltung sowohl Geschäftsvorfälle in Papierform als auch in elektronischer Form abzuwickeln. Sie hat 
dazu die Verarbeitungsformen eigenverantwortlich festzulegen und dabei zu entscheiden, ob und in welchem 
Umfang und mit welchen Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sie ihren Schriftwechsel auf elektro-
nischem Wege vornimmt. Die Gemeinde muss daher sicherstellen, dass die Inhalte eines elektronischen Schrift-
stücks der Papierform gleichgestellt sind, z. B. bei Leistungsbescheiden und Rechnungen, die von ihr erstellt 
werden. Zwischen der Gemeinde und ihren Adressaten sollte dazu klargestellt sein, wie die Echtheit und Unver-
sehrtheit eines Schriftstücks für den Empfänger nachvollziehbar ist.  
 
Die Kontrolle der inhaltlichen Richtigkeit der elektronischen Daten in einem Dokument unterscheidet sich dabei im 
Grundsatz nicht von den Maßnahmen bei der Aufstellung eines Schriftstücks in Papierform. Die Gemeinde muss 
unabhängig von der Form des Datenträgers gewährleisten, dass dem Adressaten die gemeindliche Leistung 
zusteht und diese richtig bemessen worden ist. Für die Gemeinde als Empfängerin von Rechnungen ist z. B. 
wichtig, dass sie nur dann die eine finanzielle Leistung erbringt, wenn der Dritte die von der Gemeinde beauftrag-
te Leistung auch tatsächlich erbracht hat. Bei der Nutzung elektronischer Dokumente muss daher die Gemeinde 
die Richtigkeit der haushaltswirtschaftlichen Daten gewährleisten.  
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9. Die Buchführung für den Gesamtabschluss 
 
Die jährliche Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses unter Einhaltung der GoB einschließlich der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung bedingen besondere Buchführungspflichten für die Ge-
meinde (vgl. § 116 Absatz 1 GO NRW). Die gesamtabschlussbezogene Buchführung ist für die Nachvollziehbar-
keit der Zusammenführung des Jahresabschlusses der gemeindlichen Verwaltung mit den Jahresabschlüssen 
der Betriebe der Gemeinden notwendig. Es ist daher eine den jeweiligen örtlichen Verhältnissen angepasste 
gemeindliche Buchführung für den Gesamtabschluss in einem eigenen Rechnungskreis vorzunehmen. Aus den 
verschiedenen Aufstellungsschritten können die nachfolgend beispielhaft aufgezeigten Sachverhalte dazu ein 
Anlass sein (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Buchführung für den Gesamtabschluss  

 
 

-         Vorgänge aus der Zusammenführung der Jahresabschlüsse der Gemeinde mit den Jah-
resabschlüssen der gemeindlichen Betriebe. 

 
 
- Erfassung der Anpassungen aus den betrieblichen Jahresabschlüssen an das Recht der 

Gemeinde. 
 
 
- Ergebnisse aus der Umrechnung von Fremdwährungen. 

 
 
-   Ergebnisse aus der Kapitalkonsolidierung. 
 
 
-   Ergebnisse aus der Schuldenkonsolidierung. 

 
 

- Ergebnisse aus der Zwischenergebniseliminierung. 
 
 
- Ergebnisse aus der Aufwands- und Ertragseliminierung. 

 
 
-   Örtlich bedingte Buchungsschritte. 
 

Abbildung 409 „Die Buchführung für den Gesamtabschluss“ 
 
An die Ordnungsmäßigkeit der gesamtabschlussbezogenen Buchführung sind die gleichen Anforderungen zu 
stellen wie an die übrige gemeindliche Buchführung. Das örtlich eingesetzte Buchführungssystem muss dabei so 
beschaffen sein, dass der gemeindliche Gesamtabschluss seine Aufgabe, ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, 
erfüllen kann. Die örtliche Ausgestaltung dieser sowie die Festlegungen über ein bedarfsgerechtes Buchfüh-
rungssystem obliegen der Gemeinde dabei in eigener Verantwortung. 
 
In diesem Zusammenhang ist von der Gemeinde zu entscheiden, ob es sinnvoll und zweckmäßig ist, die örtliche 
Gesamtabschlussrichtlinie um eine Kontierungsrichtlinie mit entsprechenden Erläuterungen zu ergänzen. Sie 
kann dadurch die für den gemeindlichen Gesamtabschluss notwendige Buchführung bzw. die Buchungen auf 
bestimmten Konten durch die gemeindliche Verwaltung und die Betriebe der Gemeinde sicherzustellen. Das 
Nachverfolgen der notwendigen Konsolidierungsschritte für den gemeindlichen Gesamtabschluss dürfte dadurch 
erleichtert werden. Durch eine solche gemeindliche Buchführung kann aber u.a. auch dem Vollständigkeitsgebot 
und dem Richtigkeitsgebot ausreichend Genüge getan werden. Die gemeindlichen Geschäftsunterlagen des 
Gesamtabschlusses sind ebenfalls aufzubewahren (vgl. § 58 GemHVO NRW). 
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10. Die Buchführung bei Treuhänderschaft 
 
Der Gemeinde werden vielfach Vermögensgegenstände übertragen, die sie treuhänderisch im eigenen Namen 
für fremde Rechnung verwalten soll (Treuhandvermögen). Für die Gemeinde folgt aus ihrer Tätigkeit als Treu-
händer für Dritte, dass sie gegenüber einem Dritten als Treugeber für eine ordnungsgemäße Verwaltung des ihr 
übergebenen Treuhandvermögens haftet. Ein Nachweis des Treuhandvermögens sowohl in der Bilanz des Drit-
ten als Treugeber als auch in der Bilanz der Gemeinde als Treuhänder ist wegen der gesonderten Verwaltung 
des Treuhandvermögens außerhalb des gemeindlichen Haushalts nicht erforderlich. Aus der Tätigkeit der Ge-
meinde als Treuhänder kann jedoch ein gesondertes Buchungserfordernis entstehen.  
 
Ein Treuhandauftrag der Gemeinde, durch den fremde Vermögensgegenstände in einem erheblichen Umfang 
treuhänderisch gehalten werden, kann eine eigene Rechnungslegung erfordern. Die Gemeinde hat dazu die Art 
und den Umfang der Ausführung der Buchführung eigenverantwortlich festzulegen. Sie kann darin bestehen, 
dass eine Treuhandbuchführung eingerichtet wird oder in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung ein eigener 
Rechnungskreis mit besonderen Konten für ihre Treuhandtätigkeit eingerichtet wird. In einem solchen Fall ist auf 
eine strikte Trennung im gemeindlichen Buchungsgeschehen zwischen den Geschäftsvorfällen der Gemeinde 
und denen des Treuhandvermögens zu achten. Im Geschäftsbereich der Gemeinde ist dann lediglich der ggf. 
bestehende Anspruch auf eine besondere Vergütung als Treuhänder zu erfassen.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Gemeindliche Buchführung): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Aufzeichnungspflicht für gemeindliche Geschäftsvorfälle): 
 
1.1.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinde, alle ihre Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage 
nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung in den Büchern klar ersichtlich und nachprüfbar aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungspflicht soll zu einer lau-
fenden, systematisch geordneten Dokumentation der gemeindlichen Geschäftsvorfälle führen. Als gemeindlicher 
Geschäftsvorfall ist ein Ereignis anzusehen, das von der Gemeinde buchhalterisch zu erfassen ist, weil es zu 
finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde führt.  
 
Es kann dabei zwischen bestandswirksamen und ergebniswirksamen Geschäftsvorfällen unterschieden werden. 
Die möglichen Chancen und Risiken sowie andere bei der Gemeinde vorliegende Sachverhalte, die gemeindliche 
Werte wesentlich beeinflussen können, aber zu keinem Geschäftsvorfall führen, stellen dabei keinen gemeindli-
chen Geschäftsvorfall dar, der in der gemeindlichen Geschäftsbuchführung zu erfassen ist. Die gemeindliche 
Buchführung erstreckt sich daher grundsätzlich auf die Erfassung und Kontierung bzw. Verarbeiten sowie das 
Ordnen und Sammeln der Belege von gemeindlichen Geschäftsvorfällen.  
 
Die Gemeinde kann dazu auch elektronische Hilfsmittel einsetzen, und z. B. eine DV-Buchführung einrichten. Bei 
der Aufzeichnung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle (Buchung) ist zudem die Trennung in der gemeindlichen 
Finanzbuchhaltung zwischen den Aufgabenbereichen „Geschäftsbuchführung“ und „Zahlungsabwicklung“ zu 
berücksichtigen, sodass entsprechend auch eine Trennung zwischen dem Buchungsgeschäft und dem Zahlungs-
vorgang vorzunehmen ist. In diesem Zusammenhang müssen von der Gemeinde der Ort der Aufbewahrung der 
örtlichen Buchungsunterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen geklärt werden (vgl. § 58 GemHVO NRW).  
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1.1.2 Die Aufgaben der Geschäftsbuchführung 
 
Die grundsätzliche Pflicht der Gemeinde, alle ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchfüh-
rung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in den Büchern klar ersichtlich und 
nachprüfbar aufzuzeichnen, erfordert eine laufende, systematisch geordnete Dokumentation der gemeindlichen 
Geschäftsvorfälle. Die Buchungen führen dabei er zu einer Änderung der Höhe oder der Zusammensetzung des 
gemeindlichen Vermögens und der Schulden (Buchung auf Bestandskonten), zu Erträgen oder Aufwendungen 
(Buchung auf Ergebniskonten). Aus den Buchungen können sich auch Zahlungsströme ergeben, die zu gemeind-
lichen Einzahlungen oder Auszahlungen führen (Buchung auf Finanzmittel- oder Zahlungskonten) oder fremde 
Finanzmitteln betreffen (Buchung auf Zahlungskonten).  
 
Die gemeindliche Buchführung umfasst daher als Aufgaben das Kontieren und Verarbeiten sowie das Ordnen 
und Sammeln der Belege, unabhängig davon, ob eine DV-Buchführung bei der Gemeinde erfolgt. Die Geschäfts-
buchführung der Gemeinde hat deshalb vielfältige Aufgaben zu erfüllen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Aufgaben der gemeindlichen Geschäftsbuchführung 

 
 

- Erfassung bzw. Vormerkung von Aufträgen und Bestellungen. 
 

 
- Vorprüfung und Kontierung von Rechnungen Dritter und Rechnungen der Gemeinde. 

 
 

- Buchen von Forderungen und Verbindlichkeiten der Gemeinde. 
 
 

- Buchen von Gutschriften in Personenkonten (Debitoren- und Kreditorenkonten) als Nebenbuchführung. 
 
 

- Buchen von Geschäftsvorfällen auf Bestands- und Ergebniskonten als Hauptbuchführung. 
 
 

- Erstellung von zahlungsbegründenden Unterlagen. 
 
 

- Veranlassung von Einzahlungen und Auszahlungen u.a. 
 
 

- Veranlassung von Mahnungen (soweit es nicht durch die Zahlungsabwicklung erfolgt). 
 

Abbildung 410 „Die Aufgaben der gemeindlichen Geschäftsbuchführung“ 
 
Die gemeindliche Buchführung muss die Finanz- und sonstigen Vermögenswerte in der Geldeinheit „Euro“ erfas-
sen. Sofern gemeindliche Geschäftsvorfälle in einer anderen Währung abgewickelt werden, sind diese für die 
Darstellung in der Buchführung der Gemeinde in Euro umzurechnen. Auch mit anderen Wertgrößen oder Daten 
ist ebenso zu verfahren, z. B. bei einer wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde im Ausland (vgl. § 107 Absatz 4 
Satz 4 GO NRW). Das Ergebnis aus der Währungsumrechnung muss dabei den im gemeindlichen Haushaltsplan 
enthaltenen Ermächtigungen entsprechen und mit den haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen in Einklang stehen. 
 
 
1.1.3 Der Begriff „Geschäftsvorfälle“ 
 
Das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde gegenüber ihren Adressaten wird im Einzelfall als "Ge-
schäftsvorfall" bezeichnet. Mit dem in der Vorschrift enthaltenen Begriff „Geschäftsvorfälle“ werden daher ge-
meindliche Vorgänge bezeichnet, die zu einer Veränderung der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde 
führen. Die Erfassung von gemeindlichen Geschäftsvorfällen ist dabei nicht allein davon unabhängig, ob dem 
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Geschäftsvorfall ein gegenseitiger Leistungsaustausch oder eine einseitige Leistung zugrunde liegt. Die Gemein-
de hat auch die haushaltswirtschaftlichen Wirkungen eines Geschäftsvorfalls auf die gemeindliche Bilanz, die 
Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung zu beurteilen, um sachgerecht eine zutreffende Erfassung in der 
gemeindlichen Finanzbuchhaltung vornehmen zu können.  
 
Zu den ergebniswirksam zu erfassenden Geschäften sind nicht die bei der Gemeinde bestehenden schwebenden 
Geschäfte zu zählen, solange deren Schwebezustand anhält. Die gemeindliche Finanzbuchhaltung muss gleich-
wohl die notwendigen Kenntnisse darüber besitzen. Bei einem schwebenden Geschäft der Gemeinde besteht z. 
B. ein zweiseitig verpflichtender Vertrag, der auf einen Leistungsaustausch ausgerichtet ist. Er ist jedoch von 
beiden Vertragspartnern noch nicht erfüllt worden, sodass i.d.R. der Vertragsabschluss und die Vertragserfüllung 
zeitlich auseinanderfallen. Erst durch die Erfüllung des Vertrages treten dann Ereignisse ein, die in der gemeindli-
chen Finanzbuchhaltung buchungsmäßig zu erfassen sind.  
 
 
1.1.4 Der Begriff „Vermögens- und Schuldenlage“ 
 
1.1.4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Mit dem in der Vorschrift enthaltenen weiteren Begriff „Vermögens- und Schuldenlage“ wird ein Zusammenhang 
zwischen der Erfassung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle aus der Ausführung der gemeindlichen Haushalts-
wirtschaft und dem gemeindlichen Jahresabschluss hergestellt. Dadurch wird dem gemeindlichen Jahresab-
schluss unmittelbar auch eine buchhalterische Wertigkeit gegeben, weil gemeindliche Geschäftsvorfälle auch 
unmittelbar zu Wertveränderungen in der gemeindlichen Bilanz führen können (Bestandsveränderungen). Die 
Bilanz im Jahresabschluss der Gemeinde hat die Aufgabe, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln (vgl. § 95 Absatz 1 GO NRW). Die Erfüllung 
dieser Vorgabe wird dadurch erleichtert, dass die Gemeinde verpflichtet ist, nach dem System der doppelten 
Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ihre Bücher über die gemeind-
lichen Geschäftsvorfälle zu führen.  
 
 
1.1.4.2 Der Begriff „Vermögenslage“ 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Vermögenslage“, für den es 
keine gesetzliche Definition und keine einheitliche Begriffsbestimmung gibt, an der kaufmännischen Auslegung. 
Aufgrund dessen sind die haushaltsrechtlichen Regelungen für die Bewertung und den Ansatz der gemeindlichen 
Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz entstanden (vgl. §§ 33 ff. GemHVO NRW). 
Es wurde dabei berücksichtigt, dass im allgemeinen Wirtschaftsleben ein Wirtschaftsgut dadurch als Vermögens-
gegenstand charakterisiert wird, das mit ihm ein wirtschaftlicher Wert vorliegt, das Wirtschaftsgut selbstständig 
nutzungsfähig und bewertbar ist. Die auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz angesetzten gemeindlichen 
Vermögensgegenstände dienen daher dazu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögenslage der Gemeinde zu vermitteln.  
 
 
1.1.4.3 Der Begriff „Schuldenlage“ 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Schuldenlage“, für den es keine 
gesetzliche Definition und keine einheitliche Begriffsbestimmung gibt, wie beim Begriff „Vermögenslage“ an der 
kaufmännischen Auslegung. Im allgemeinen Wirtschaftsleben wird der Begriff „Schuldenlage“ dadurch abge-
grenzt wird, dass ausgehend von den Bilanzposten der Passivseite der gemeindlichen Bilanz das Eigenkapital 
und die Sonderposten sowie die passive Rechnungsabgrenzung ausgeschlossen werden. Die dann noch auf der 
Passivseite der gemeindlichen Bilanz einzubeziehenden Bilanzposten stellen dann gemeindliche Verpflichtungen 
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dar. Sie dienen dazu, dass die gemeindliche Bilanz ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Schuldenlage der Gemeinde vermitteln kann.  
 
 
1.1.4.4 Der Begriff „Schwebende Geschäfte“  
 
Die Gemeinde schließt vielfach Geschäfte bzw. zweiseitig verpflichtende Verträge ab, die auf einen Leistungsaus-
tausch ausgerichtet sind, der jedoch noch nicht sofort, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt zu erfüllen ist. 
Solche Geschäfte werden als schwebende Geschäfte bezeichnet, wenn die Verpflichtungen von beiden Ver-
tragspartnern noch nicht erfüllt worden sind. Bei solchen Geschäften fallen daher i.d.R. der Vertragsabschluss 
und die Vertragserfüllung zeitlich auseinander. Ein schwebendes Geschäft der Gemeinde kann dabei ein einmali-
ges Geschäft oder ein Geschäft auf Dauer sein (Dauerschuldverhältnis).  
 
Bei den schwebenden Geschäften der Gemeinde bestehen besondere Dokumentationserfordernisse, weil solche 
gemeindlichen Geschäfte regelmäßig nicht bilanziert werden müssen. Diese gemeindlichen Geschäftsvorfälle 
müssen daher sorgfältig und in ihren unterschiedlichen Arten in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung dokumen-
tiert werden. Hierbei darf aber nicht nur der Zugang erfasst werden, sondern es ist auch die weitere Entwicklung 
zu überwachen und zu dokumentieren. Zum jährlichen Abschlussstichtag ist dann jedes einzelne gemeindliche 
Geschäft dahingehend zu prüfen, ob im gemeindlichen Jahresabschluss eine Anhangsangabe oder eine Bilanzie-
rung vorzunehmen ist. Dabei ist auch das mögliche Ausmaß entstehender Risiken zu prüfen und zu überwachen. 
 
 
1.1.5 Das System der doppelten Buchführung 
 
1.1.5.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die gemeindliche Buchführung ermöglicht eine jahresbezogene Abrechnung auf der Grundlage der Haushaltspo-
sitionen und der produktorientierten Teilpläne des Haushaltsplans unter Einbeziehung des örtlichen Kontenplans. 
Das Haushaltsjahr ist dabei immer der betroffene und abzugrenzende Zeitabschnitt für die Buchführung der Ge-
meinde, auch wenn sich ggf. aus den gemeindlichen Geschäftsvorfällen auch Auswirkungen auf künftige Jahre 
ergeben und erfasst werden müssen. Die gemeindliche Buchführung soll dazu systematisch die Geschäftsvorfälle 
der Gemeinde mit den Rechengrößen „Aufwand“ und „Ertrag“ beim Zugang und Abgang von Gütern und Werten 
erfassen. Die Aufzeichnung muss dabei bezogen auf das Haushaltsjahr als Abrechnungsperiode erfolgen. Eben-
so müssen die gemeindlichen Zahlungsströme erfasst werden.  
 
Diese örtliche Aufgabe erfordert ein formales und geschlossenes Buchungssystem, um die ermittelten haushalts-
wirtschaftlichen Daten zutreffend in Geldeinheiten und systematisch über Bestands-, Ergebnis- und Finanzkonten 
zu verarbeiten. Die haushaltsmäßige Produktorientierung der Gemeinde ist dabei zu beachten. Die Gemeinde hat 
daher die allgemeinen Anforderungen an das Buchungssystem einzuhalten, unabhängig davon, ob ihre Ge-
schäftsprozesse IT-gestützt abgewickelt werden. Dazu gehört für die Gemeinde, das Buchungsgeschehen so zu 
konzipieren, dass nach Ablauf des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss erstellt werden kann. Das gemeindliche 
Buchungssystem muss deshalb die systematische Erfassung und Dokumentation der gemeindlichen Geschäfts-
vorfälle ermöglichen und dauerhaft gewährleisten.  
 
Diese Erfordernisse bedingen, dass wegen der Vorgabe der doppelten Buchführung neben dem Buchungskonto 
auch ein Gegenkonto bestehen muss. Es muss die Buchung zur Nachvollziehbarkeit bezeichnet und bei der 
Buchung muss nach Soll und Haben getrennt gebucht werden. Es wird zudem gefordert, dass eine Summen- und 
Saldenbildung möglich ist. Außerdem soll das Buchungsdatum sowie das Belegdatum dokumentiert und ggf. 
auch ein gesonderter Buchungstext erstellt werden. Zu den Aufgaben der gemeindlichen Buchführung gehören 
auch die Prüfung und die Feststellung des Zahlungsanspruches und der Zahlungsverpflichtung der Gemeinde 
nach Höhe und Zeitpunkt der Zahlung.  
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Die Aufgabe der gemeindlichen Zahlungsabwicklung ist es dann, die Zahlungen zu den angegebenen oder ihr 
anderweitig bekannt gegebenen Fälligkeitszeitpunkten zu leisten oder anzunehmen. Die Gemeinde hat dabei 
Anforderungen an die Buchung der Zahlungen einzuhalten, um diese Finanzleistungen systematisch zu erfassen. 
Dazu bedarf es aber nicht zwingend einer Buchung nach dem System der doppelten Buchführung. Die umfang-
reichen haushaltsrechtlichen Festlegungen sowie die GoB lassen gleichwohl unterschiedliche Vorgehensweisen 
bei der Bearbeitung und Aufzeichnung der Zahlungen aus den Geschäftsvorfällen der Gemeinde zu.  
 
 
1.1.5.2 Die buchtechnische Erfassung der Geschäftsvorfälle 
 
1.1.5.2.1 Das Führen der Bücher 
 
Durch die gemeindlichen Geschäftsvorfälle verändert sich das Eigenkapital der Gemeinde bzw. die gemeindliche 
Vermögens- und Schuldenlage. Die Vorschrift sieht deshalb ausdrücklich vor, dass die Gemeinde die Eintragun-
gen in die Bücher zeitgerecht und geordnet vornehmen soll, um die Nachvollziehbarkeit zu sichern. Die gemeind-
lichen Buchungen sind deshalb nach sachlichen Gesichtspunkten zu ordnen. Die Gemeinde hat dabei den von ihr 
aufgestellten Kontenplan zu beachten, für den die Gliederungen der gemeindlichen Bilanz, der Ergebnisrechnung 
und der Finanzrechnung die Grundlage bilden. Die Vorschrift benennt dazu jedoch nicht ausdrücklich die von der 
Gemeinde zu führenden Bücher. Sie legt lediglich fest, dass aus den Büchern der Gemeinde sachgerechte Aus-
wertungen nach der Haushaltsgliederung, nach der sachlichen Ordnung sowie in zeitlicher Ordnung möglich sein 
müssen. Solche Auswertungen sind aber nur möglich, wenn ein Zusammenhang zwischen den gemeindlichen 
Buchungen und der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung der Gemeinde besteht.  
 
 
1.1.5.2.2 Das System der Bücher 
 
1.1.5.2.2.1 Die einzelnen Bücher  
 
Die buchtechnische Erfassung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle erfolgt i.d.R. mithilfe automatisierter Daten-
verarbeitung (DV-Buchführung) und nicht mehr in Büchern in Papierform im herkömmlichen Sinne. Gleichwohl 
wird im Rahmen der Buchführung noch die Bezeichnung „Bücher“ verwendet, sodass in der gemeindlichen Buch-
führung eine Vielzahl von Büchern zu führen ist. Dazu zählen z. B. insbesondere das Hauptbuch und das Grund-
buch. Die Gemeinde führt i.d.R. aber noch eine Reihe von wichtigen Nebenbüchern. Diese Nebenbücher dienen 
dazu, den Überblick über das örtliche Buchungsgeschehen der Gemeinde zu erleichtern, z. B. das Anlagenbuch, 
das Debitorenbuch und das Kreditorenbuch.  
 
Vielfach werden noch weitere Nebenbücher von der Gemeinde geführt, z. B. das Kassenbuch für die Erfassung 
der Bargeldzahlungen der Gemeinde oder das Personalbuch für die Erfassung sämtlicher Vorgänge über Perso-
nalabrechnungen. Die Gemeinde kann darüber hinaus aber auch noch weitere gesonderte Aufzeichnungen vor-
zunehmen, z. B. über ihre Haftungsverhältnisse, die gesondert im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel anzu-
geben sind (vgl. § 47 Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW). Sie kann auch andere wichtige örtliche Angaben geson-
dert erfassen, z. B. Finanzgeschäfte, zu denen im Anhang besondere Angaben gemacht werden müssen. Einige 
wichtige Bücher der Gemeinde werden nachfolgend in Kurzform vorgestellt. 
 
 
1.1.5.2.2.2 Das Grundbuch 
 
Im Grundbuch (Journal) der Gemeinde werden alle gemeindlichen Geschäftsvorfälle nach der zeitlichen Ordnung 
erfasst. Durch die zeitliche Reihenfolge lässt sich nachvollziehen, welche Buchungen an welchen Tagen vorge-
nommen wurden. Daher wird in diesem Buch in fortlaufender Nummerierung u.a. das Belegdatum, die Belegart, 
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die Kontierung, der Buchungsbetrag erfasst. Außerdem stellt das Grundbuch die Basis für die weiteren Buchun-
gen in den anderen Büchern der Gemeinde dar. Auch für das Grundbuch gilt, dass sämtliche Eintragungen voll-
ständig, richtig, geordnet und zeitgerecht von der Gemeinde vorgenommen werden müssen.  
 
In diesem Zusammenhang muss die Gemeinde dafür Sorge tragen, dass in der gemeindlichen Finanzbuchhal-
tung zwischen den einzelnen gemeindlichen Geschäftsvorfällen und deren buchmäßiger Erfassung keine unver-
tretbaren Zeitverzögerungen eintreten. Es soll daher sichergestellt werden, dass z. B. die Zahlungen der Ge-
meinde täglich kassenmäßig erfasst und gebucht werden. Die Form und die Ausgestaltung des Grundbuches der 
Gemeinde sowie die inhaltliche Darstellung der aus den gemeindlichen Geschäftsvorfällen entstehenden Bu-
chungen sind von der Gemeinde eigenverantwortlich und unter Berücksichtigung ihres örtlich eingesetzten DV-
Buchführungssystems festzulegen. 
 
 
1.1.5.2.2.3 Das Hauptbuch 
 
Im Hauptbuch der Gemeinde werden die sachlichen und kontensystematischen Buchungen auf den Bestands- 
und Ergebniskonten als gemeindliche Sachkonten vorgenommen. Die Sachkonten werden dabei durch den örtli-
chen Kontenplan der Gemeinde bestimmt, der auf dem NKF-Kontenrahmen aufbauen muss. Dadurch soll neben 
der Nachvollziehbarkeit der Buchungen auch die Aufstellung der der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Fi-
nanzrechnung für den gemeindlichen Jahresabschluss ermöglicht werden. Bei der sachlichen Buchung soll von 
der Gemeinde z. B. das Datum, der Betrag im Soll und im Haben, das Gegenkonto, der Buchungstext u.a. ver-
merkt werden. Die Form und die Ausgestaltung des Hauptbuches der Gemeinde sowie die inhaltliche Darstellung 
der aus den gemeindlichen Geschäftsvorfällen entstehenden Buchungen sind von der Gemeinde eigenverant-
wortlich und unter Berücksichtigung ihres örtlich eingesetzten DV-Buchführungssystems festzulegen. 
 
 
1.1.5.2.2.4 Das Anlagenbuch 
 
Das Anlagenbuch ist für die Gemeinde ein wichtiges Buch. Es ermöglicht der Gemeinde, sich jederzeit einen 
Überblick über den Umfang und den Wert ihres Vermögens zu machen. Im gemeindlichen Anlagenbuch werden 
deshalb alle Vermögensgegenstände der Gemeinde nachgewiesen. Die Zugänge und Abgänge werden dabei 
gesondert erfasst. Es werden jeweils noch die Abschreibungen aufgenommen, sodass sich der Buchwert zum 
jeweiligen Abschlussstichtag ermitteln lässt. Aus diesen Daten lässt sich dann im Rahmen des gemeindlichen 
Jahresabschlusses der Anlagenspiegel erstellen (vgl. nach § 45 GemHVO NRW). Die Form und die Ausgestal-
tung des Anlagenbuches der Gemeinde sowie die inhaltliche Darstellung der aus den gemeindlichen Geschäfts-
vorfällen entstehenden Buchungen sind von der Gemeinde eigenverantwortlich unter Berücksichtigung ihres 
örtlich eingesetzten DV-Buchführungssystems festzulegen. 
 
 
1.1.5.2.2.5 Das Kreditorenbuch 
 
Im gemeindlichen Kreditorenbuch werden die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Dritten durch alle bei der 
Gemeinde eingehenden Rechnungen erfasst. Sie können z. B. Forderungen der Lieferanten darstellen. Für die 
Erfassung solcher gemeindlicher Geschäftsvorfälle im Kreditorenbuch bedarf es einer Vielzahl von Angaben, z. B. 
den Empfänger mit seiner Bankverbindung, den Zahlungsbetrag, den Fälligkeitstermin, die Kontierung, den 
Grund und die Art der Forderung u.a. Zur Abwicklung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle wird dabei für jeden 
einzelnen Kreditor regelmäßig ein gesondertes Konto als Personenkonto ggf. auch Personensammelkonten an-
gelegt. Die Form und die Ausgestaltung des Kreditorenbuches der Gemeinde sowie die inhaltliche Darstellung 
der aus den gemeindlichen Geschäftsvorfällen entstehenden Buchungen sind von der Gemeinde eigenverant-
wortlich unter Berücksichtigung ihres örtlich eingesetzten DV-Buchführungssystems festzulegen. 
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1.1.5.2.2.6 Das Debitorenbuch 
 
Für die Verwaltung der gemeindlichen Ansprüche gegenüber Dritten wird vielfach von der Gemeinde ein Debito-
renbuch geführt. Dadurch kann sichergestellt werden, dass alle Ansprüche (Forderungen) der Gemeinde erfasst 
werden. Dieses Buch steht außerdem in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Mahn- und Vollstre-
ckungswesen der Gemeinde, denn aufgrund der Angaben im Debitorenbuch können die gemeindlichen Forde-
rungen eingezogen werden. Für die Erfassung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle im Debitorenbuch bedarf es 
einer Vielzahl von Angaben. 
 
Die Gemeinde muss z. B. den Zahlungspflichtigen, den Zahlungsbetrag, den Fälligkeitstermin, die Kontierung, 
den Grund der Zahlung, die Art des Anspruchs buchungstechnisch erfassen. Zur Abwicklung der gemeindlichen 
Geschäftsvorfälle wird dabei für jeden einzelnen Debitor regelmäßig ein gesondertes Konto als Personenkonto 
ggf. auch Personensammelkonten angelegt. Die Form und die Ausgestaltung des Debitorenbuches der Gemein-
de sowie die inhaltliche Darstellung der Buchungen aus den gemeindlichen Geschäftsvorfällen sind von der Ge-
meinde eigenverantwortlich unter Berücksichtigung ihres eingesetzten DV-Buchführungssystems festzulegen. 
 
 
1.1.5.3 Die Erfassung in einem Kontensystem 
 
1.1.5.3.1 Allgemeine Zusammenhänge 
 
Das System der doppelten Buchführung (Doppik) ist ein abgeschlossenes Kontensystem und bedingt buchtech-
nische eine systematische Erfassung des Buchungsstoffes an zweierlei „Stellen“. Es zeichnet sich dadurch aus, 
dass die gemeindlichen Geschäftsvorfälle auf einem Konto und einem Gegenkonto erfasst werden. Die Ge-
schäftsvorfälle werden also doppelt, d. h. unter einer „Soll-Position“ und einer „Haben-Position“ (Doppelbuchung), 
aufgezeichnet, wobei die Summe der im Soll gebuchten Beträge der im Haben gebuchten Summe entsprechen 
muss. Der jahresbezogene Geschäftsablauf bzw. Prozess wird dabei durch Eröffnungs- und Abschlusskonten 
eingeleitet bzw. abgeschlossen.  
 
Mit Hilfe von Fragen kann festgestellt werden, welche Konten von dem gemeindlichen Geschäftsvorfall betroffen 
sind, ob es sich um Ergebnis- oder Bestandskonten handelt und bei welchem Konto ein Zugang oder ein Abgang 
vorliegt. Die Kenntnis über die Buchungstechniken muss grundsätzlich auch vorhanden sein, wenn die Gemeinde 
ihre Buchführung mithilfe der automatisierten Datenverarbeitung (DV-Buchführung vornimmt. Das System der 
doppelten Buchführung erfordert zudem von jeder Gemeinde einen Kontenplan aufzustellen, bei dem die haus-
haltsrechtlichen Vorgaben sowie die speziellen örtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen sind.  
 
 
1.1.5.3.2 Die Veränderungen von Posten in der Bilanz 
 
Bei den Buchungen der Gemeinde auf den Bestandskonten (Aktiv- und Passivkonten) werden Veränderungen 
von Bilanzposten der gemeindlichen Bilanz bewirkt. Dabei werden je nach ihrer Wirkung vier Arten unterschieden, 
die nachfolgend aufgezeigt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Veränderungen von Bilanzposten in der Bilanz 

 
 

VORGANG 
 

WIRKUNGEN 

Aktivtausch 
 
Bei einem Aktivtausch werden nur Konten der Aktivseite berührt 
und damit das Gesamtvolumen der Bilanz nicht verändert. Ein 
Konto erhält eine Bestandsmehrung, das andere Konto eine Be-
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standsminderung in gleicher Höhe, z. B. Kauf von Büroausstattung 
mit sofortiger Bezahlung.  
 

Passivtausch 

 
Bei einem Passivtausch werden nur Konten der Passivseite berührt 
und damit das Gesamtvolumen der Bilanz nicht verändert. Ein 
Konto erhält eine Bestandmehrung, das andere Konto eine Be-
standminderung in gleicher Höhe, z.B. Ablösung einer Verbindlich-
keit aus Lieferungen und Leistungen durch einen Kredit. 
 

Aktiv-Passiv-Mehrung 

 
Bei einer Aktiv-Passiv-Mehrung (Bilanzverlängerung) werden so-
wohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite im 
Bestand vermehrt und damit das Gesamtvolumen der Bilanz ver-
längert, z.B. Kauf eines Fahrzeuges mit Zahlungsziel von drei 
Monaten. 
 

Aktiv-Passiv-Minderung 

 
Bei einer Aktiv-Passiv-Minderung (Bilanzverkürzung) werden so-
wohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite im 
Bestand vermindert und damit das Gesamtvolumen der Bilanz 
verkürzt, z. B. Bezahlung einer Lieferantenverbindlichkeit durch 
Überweisung vom Bankkonto. 
 

Abbildung 411 „Die Veränderungen von Bilanzposten in der Bilanz“ 
 
Diese Gegebenheiten erfordern von der Gemeinde die Einrichtung von sachlichen Bestandskonten für die Aktiv- 
und für die Passivseite der gemeindlichen Bilanz, denn im Jahresabschluss der Gemeinde soll durch die Bilanz 
ein zutreffendes Bild der gemeindlichen Vermögens- und Schuldenlage vermittelt werden. Die im Rahmen der 
Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft entstandenen Veränderungen werden darin einbezogen. Es 
bedarf deshalb der Einrichtung von Bestandskonten durch die Gemeinde, die mindestens entsprechend der Glie-
derung der gemeindlichen Bilanz eingerichtet werden sollten (vgl. § 41 Absatz 3 GemHVO NRW). Nach dieser 
haushaltsrechtlichen Vorgabe ist das gemeindliche Anlagevermögen mindestens durch die in der Vorschrift be-
nannten Bilanzposten darzustellen (vgl. Abbildung). 
 

 
Das Anlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz 

 
 

BILANZBEREICH 
 

BILANZPOSTEN 

Immaterielle Vermögensgegenstände (Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechten 

 
-  Grünflächen 
-  Ackerland 
-  Wald, Forsten 
-  Sonstige unbebaute Grundstücke 
 

Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

 
-  Kinder- und Jugendeinrichtungen 
-  Schulen 
-  Wohnbauten 
-  Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 
 

Infrastrukturvermögen 

 
-  Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 
-  Brücken und Tunnel 
-  Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und  
       Sicherheitsanlagen 
-  Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
-  Straßennetz mit Wegen, Plätzen und  
       Verkehrslenkungsanlagen 
-  Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
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Das Anlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz 

 
 

BILANZBEREICH 
 

BILANZPOSTEN 

Sonstiges Sachanlagevermögen 

  
- Bauten auf fremdem Grund und Boden 
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
- Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
- Betriebs- und Geschäftsausstattung  
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 

Finanzanlagen 

 
- Anteile an verbundenen Unternehmen 
- Beteiligungen 
- Sondervermögen 
- Wertpapiere des Anlagevermögens  
- Ausleihungen 
 

Abbildung 412 „Das Anlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz“ 
 
Bei der Gemeinde bedarf es aber auch der Einrichtung von Bestandskonten für das gemeindliche Umlaufvermö-
gen, die mindestens entsprechend der Gliederung der gemeindlichen Bilanz eingerichtet werden sollten. Für 
diese Kontenbildung sind daher auch die haushaltsrechtlichen Vorgaben zu beachten (vgl. § 41 Absatz 3 GemH-
VO NRW). Das gemeindliche Umlaufvermögen ist daher mindestens durch die in der Vorschrift genannten Bi-
lanzposten darzustellen (vgl. Abbildung). 
 

 
Das Umlaufvermögen in der gemeindlichen Bilanz 

 
 

BILANZBEREICH 
 

BILANZPOSTEN 

Vorräte 
 
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 
- Geleistete Anzahlungen 
 

Forderungen und 
sonstige Vermögensgegenstände, 

 
- Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen 
        aus Transferleistungen 
- Gebühren 
- Beiträge 
- Steuern 
- Forderungen aus Transferleistungen 
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 
 

Privatrechtliche Forderungen 

 
- gegenüber dem privaten Bereich 
- gegenüber dem öffentlichen Bereich 
- gegen verbundene Unternehmen 
- gegen Beteiligungen 
- gegen Sondervermögen 
 

 
Sonstige Vermögensgegenstände 

 
 

(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

 
Wertpapiere des Umlaufvermögens 

 
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

 
Liquide Mittel 

 
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

 
Aktive Rechnungsabgrenzung 

 
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

Abbildung 413 „Das Umlaufvermögen in der gemeindlichen Bilanz“ 
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Bei der Gemeinde bedarf es zudem noch der Einrichtung von Bestandskonten für die Passivseite der gemeindli-
chen Bilanz, die mindestens entsprechend der Gliederung der gemeindlichen Bilanz eingerichtet werden sollten. 
Für diese Kontenbildung sind daher auch die haushaltsrechtlichen Vorgaben zu beachten (vgl. § 41 Absatz 4 
GemHVO NRW). Die Passivseite der gemeindlichen Bilanz ist daher mindestens durch die in der Vorschrift ge-
nannten Bilanzposten darzustellen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Passivseite in der gemeindlichen Bilanz 

 
 

BILANZBEREICH 
 

BILANZPOSTEN 

Eigenkapital 

 
-  Allgemeine Rücklage 
-  Sonderrücklagen 
-  Ausgleichsrücklage 
-  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 

Sonderposten 

 
-  Sonderposten für Zuwendungen 
-  Sonderposten für Beiträge 
-  Sonderposten für den Gebührenausgleich 
-  Sonstige Sonderposten 
 

Rückstellungen 

 
-  Pensionsrückstellungen 
-  Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
-  Instandhaltungsrückstellungen 
-   Sonstige Rückstellungen nach § 36 Absatz 4 und 5 

GemHVO NRW        
 

Verbindlichkeiten 

  
- Anleihen 
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
        -     von verbundenen Unternehmen 
        -     von Beteiligungen 
        -     von Sondervermögen 
        -     vom öffentlichen Bereich 
        -     vom privaten Kreditmarkt 
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssiche-

rung 
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnah-

men wirtschaftlich gleichkommen 
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
-       Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
-       Sonstige Verbindlichkeiten 
 

Passive Rechnungsabgrenzung 
 

(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 
 

Abbildung 414 „Die Passivseite in der gemeindlichen Bilanz“ 
 
 
1.1.5.3.3 Die Erfassung für die Ergebnisrechnung 
 
Ergänzend zu den Bestandskonten für die gemeindliche Bilanz müssen eine Vielzahl von „Ergebniskonten“ als 
Unterkonten des Bestandskontos „Eigenkapital“ gebildet werden. Üblicherweise wird für die gemeindlichen Er-
gebnisbuchungen (Erträge oder Aufwendungen) nicht unmittelbar das Eigenkapitalkonto benutzt. Nach dem Sys-
tem der doppelten Buchführung sind deshalb im Rahmen der gemeindlichen Ergebnisrechnung die Erträge als 
Eigenkapitalmehrungen im „Haben“ und die Aufwendungen als Eigenkapitalminderungen im „Soll“ zu buchen.  
 
Diese Gegebenheiten erfordern von der Gemeinde die Einrichtung einer Vielzahl von sachlichen Ertrags- und 
Aufwandskonten. Die gemeindlichen Ergebniskonten müssen mindestens nach den haushaltsrechtlichen Vorga-
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ben für die Haushaltspositionen eingerichtet werden (vgl. § 2 Absatz 1 GemHVO NRW). Außerdem muss der 
Buchungszeitpunkt bestimmt werden, um die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen zutreffend dem richtigen 
Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen. Die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen sind mindestens nach 
den in der genannten Vorschrift aufgeführten Arten zu erfassen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung 

 
 

ERGEBNISBEREICH 
 

ERTRAGS- UND AUFWANDSARTEN 

Ordentliche 
Erträge 

 

 
-     Steuern und ähnliche Abgaben 
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
- Sonstige Transfererträge 
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
- Sonstige ordentliche Erträge 
- Aktivierte Eigenleistungen 
- Bestandsveränderungen 
außerdem 
- Finanzerträge 
 

 
 
 

Ordentliche 
Aufwendungen 

 

 
-      Personalaufwendungen 
- Versorgungsaufwendungen 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Bilanzielle Abschreibungen 
- Transferaufwendungen 
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 
außerdem 
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen. 
 

Außerordentliche 
Erträge 

 
-      Außerordentliche Erträge 

Außerordentliche 
Aufwendungen 

 
-      Außerordentliche Aufwendungen 

Abbildung 415 „Die Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung“ 
 
Die Gemeinde kann darüber hinaus unter Berücksichtigung ihrer örtlichen Verhältnisse weitere Ergebniskonten 
einrichten. Sie hat dabei zu beachten, dass im gemeindlichen Jahresabschluss durch die Ergebnisrechnung ein 
zutreffendes Ergebnis aus den im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft entstandenen 
Aufwendungen und den erzielten Erträgen gezeigt werden muss. 
 
 
1.1.5.3.4 Die Erfassung für die Finanzrechnung 
 
Die Einrichtung von Finanzrechnungskonten als Unterkonten des Finanzmittelkontos „Liquide Mittel“ der Bilanz ist 
entsprechend vorzunehmen, wenn die Finanzrechnung in den doppischen Verbund integriert wird (vgl. § 39 i.V.m. 
§ 3 GemHVO NRW). Im Rahmen der Buchung gemeindlicher Geschäftsvorfälle wird dann in der klassischen 
Weise doppisch gebucht, sodass die Einzahlungen und Auszahlungen immer gegen das Bestandskonto „Bank“ 
oder andere Zahlungsmittelkonten, z. B. „Kasse“ gebucht werden, wenn die Zahlungen kassenwirksam geworden 
sind. Die Informationen über die jeweils betroffene Finanzposition werden im DV-System dem Buchungssatz 
durch eine Zusatzkontierung mitgegeben. Die gemeindlichen Zahlungskonten sind mindestens nach den haus-
haltsrechtlichen Vorgaben einzurichten (vgl. § 3 Absatz 1 GemHVO NRW). Die in Vorschrift aufgeführten Zah-
lungsarten müssen mindestens gesondert erfasst werden (vgl. Abbildung). 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 27 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1690 

 
 

Die Einzahlungen und Auszahlungen in der Finanzrechnung 
 

 
ZAHLUNGSBEREICHE 

 
ZAHLUNGSARTEN 

Einzahlungen 
aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 
 

 
-  Steuern und ähnliche Abgaben 
-  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
- Sonstige Transfereinzahlungen 
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
- Sonstige Einzahlungen 
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
 

Auszahlungen 
aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 
 

 
- Personalauszahlungen 
- Versorgungsauszahlungen 
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 
- Transferauszahlungen 
- Sonstige Auszahlungen 
 

 
Einzahlungen 

aus der 
Investitionstätigkeit 

 

 
- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
- Veräußerung von Sachanlagen 
- Veräußerung von Finanzanlagen 
- Beiträge u. ä. Entgelte 
- Sonstige Investitionseinzahlungen 
 

Auszahlungen 
aus der 

Investitionstätigkeit 
 

 
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
- Baumaßnahmen 
- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
- Erwerb von Finanzanlagen 
- Aktivierbare Zuwendungen 
- Sonstige Investitionsauszahlungen 
 

 
Zahlungen 

aus der 
Finanzierungstätigkeit 

 

 
- Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 
- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 
 

Abbildung 416 „Die Einzahlungen und Auszahlungen in der Finanzrechnung“ 
 
Diese Gegebenheiten erfordern von der Gemeinde die Einrichtung von sachlichen Einzahlungs- und Auszah-
lungskonten. Die Gemeinde hat dabei zu beachten, dass im gemeindlichen Jahresabschluss durch die Finanz-
rechnung der Gemeinde ein zutreffender Bestand aus den im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft geleisteten Auszahlungen und den eingegangenen Einzahlungen gezeigt werden soll. 
 
 
1.1.5.4 Die produktbezogene Erfassung  
 
Das NKF hat mit der Output- bzw. Produktorientierung die Möglichkeit eröffnet, Aussagen und Bewertungen über 
die mit den eingesetzten Mitteln erzielten Ergebnisse und Leistungen zu erhalten. Eine systematische Ordnung 
und Darstellung der gemeindlichen Leistungen (Produkte) erleichtert dabei die haushaltswirtschaftliche Zuord-
nung von Erträgen und Aufwendungen, um der gemeindlichen Ressourcenorientierung ausreichend Rechnung 
tragen zu können und die Aufgabenerfüllung verstehbar zu machen. Die haushaltsmäßige Produktorientierung 
verlangt dabei eine systematische Gliederung der örtlich gebildeten Produkte unter Einbeziehung des NKF-
Produktrahmens (vgl. Nr. 1.2.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
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Die Einbeziehung der gemeindlichen Produkte in das Buchungsgeschehen der Gemeinde erfordert gesonderte 
Konten in Form von Produktsachkonten. Diese Konten stellen eine Kombination aus einem Produkt und einem 
Sachkonto dar. Bei einem gemeindlichen Geschäftsvorfall bzw. Buchungsvorgang werden dann sowohl ein ge-
meindliches Produktsachkonto als auch ein Ergebniskonto und ein Zahlungskonto angesprochen. Daraus entste-
hen zwei Ebenen der Erfassung und Zuordnung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle, einerseits auf Ergebnis- 
oder Bestandskonten und andererseits, abhängig von den örtlich gebildeten Produkten, auf den Produktsachkon-
ten der Gemeinde.  
 
Dem führenden Produktsachkonto wird dabei i.d.R. nicht nur ein einziges Ergebniskonto oder Zahlungskonto 
zugeordnet. Vielmehr bestehen Anknüpfungen an alle gemeindlichen Konten, auf denen Erträge und Aufwendun-
gen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, jeweils nach Arten, sachlich zutreffend und bezogen auf das jeweili-
ge Produkt erfasst werden. Aus den Produktsachkonten lassen sich dann durch eine Zusammenführung im ge-
meindlichen Jahresabschluss die Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen entwickeln. Diese Erfassung 
auf der gesonderten Ebene der Produktsachkonten ist sachlich erforderlich, denn die Bücher der Gemeinde müs-
sen Auswertungen nach der gemeindlichen Haushaltsgliederung zulassen. Mit dieser leistungsbezogenen und 
aufgabenorientierten bezogenen Erfassung der Geschäftsvorfälle der Gemeinde wird zudem das gemeindliche 
Berichtswesen unterstützt. 
 
 
1.1.5.5 Die Erfassung durch einen Buchungssatz 
 
Die Erfassung jedes einzelnen gemeindlichen Geschäftsvorfalls erfolgt durch einen Buchungssatz mit Kontobe-
nennung. Es wird dabei zuerst der Sollposten und dann der Habenposten unter Angabe des Betrages mit dem 
Wort „an“ verbunden, sodass auf der Sollseite und der Habenseite der gleiche Betrag verbucht wird. Vielfach wird 
der Buchungssatz auch mit dem Wort „von“ eingeleitet, z. B. von Konto „Waren“ (10.000 €) an Konto „Verbind-
lichkeiten“ (10.000 €). Vor jeder gemeindlichen Buchung ist daher der konkrete Buchungssatz eindeutig abzu-
grenzen und zu bestimmen. Es gilt daher immer zu fragen, was für Konten und welche Konten bei der für die 
Gemeinde durchzuführenden Buchung betroffen sind. Bei jeder Buchung müssen mindestens zwei Konten ange-
sprochen werden, z. B. die Aktiv- oder Passivkonten als Bestandskonten oder die Aufwands- oder Ertragskonten 
als Ergebniskonten.  
 
In diesem Zusammenhang ist auch zu betrachten, ob der Bestand der betroffenen Konten durch die vorzuneh-
mende Buchung erhöht oder vermindert wird. Außerdem ist zu klären, ob die Bestandszunahme oder Be-
standsabnahme im „Soll“ oder im „Haben“ zu buchen ist. Unter Einbeziehung der Auswirkungen auf das Eigenka-
pitalkonto wären gemeindliche Aufwendungen als Eigenkapitalminderung im „Soll“ und Erträge als Eigenkapital-
mehrung im „Haben“ zu buchen. Aus diesem Gesamtzusammenhang heraus ist jeweils der zutreffende Bu-
chungssatz zu bilden und die örtliche Buchung entsprechend durchzuführen. Das System der doppelten Buchfüh-
rung erfordert zudem von jeder Gemeinde einen Kontenplan aufzustellen, bei dem die speziellen örtlichen Ver-
hältnisse zu berücksichtigen sind. Dabei ist zu beachten, dass der jahresbezogene Geschäftsablauf bzw. haus-
haltsmäßige Prozess durch Eröffnungs- und Abschlusskonten eingeleitet bzw. abgeschlossen wird. 
 
 
1.1.6 Die haushaltswirtschaftlichen Grundsätze 
 
1.1.6.1 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
 
Im gemeindlichen Haushaltsrecht werden die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) in einen Zusam-
menhang mit den Vorschriften über die Buchführung der Gemeinde gestellt. Die GoB sind ein gesetzlich veran-
kertes Regelungssystem und stehen dabei nicht über dem Gesetz. Für den gemeindlichen Bereich sind die GoB 
als unbestimmte Rechtsbegriffe im Rahmen der Gemeindeordnung und unter Beachtung von Sinn und Zweck der 
haushaltsrechtlichen Vorschriften anzuwenden. Gleichwohl stellen die GoB keine Gesetzeslücke dar. 
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Die GoB sind vielmehr ein gewünschter und wichtiger Verweis auf nicht gesetzliche Normen und Erkenntnisse. 
Sie sollen dazu dienen, die Anwendung der einzelnen haushaltsrechtlichen Vorschriften zu verstärken und zu 
vervollständigen. Die GoB sollen außerdem sicherstellen, dass ein sachverständiger Dritter sich in einer ange-
messenen Zeit einen Überblick über die Aufzeichnung von gemeindlichen Geschäftsvorfällen und von Vermö-
gens- und Schuldenposten der Gemeinde verschaffen kann. Es ist dazu nicht festgelegt worden, welches Maß an 
Sachverstand erforderlich sein muss, um die gemeindliche Tätigkeit im jeweils betroffenen Produkt- bzw. Aufga-
benbereich beurteilen und nachvollziehen zu können.  
 
Allgemein wird davon auszugehen sein, dass ein sachverständiger Dritter ausreichende Kenntnisse über die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft bzw. das Rechnungswesen der Gemeinde besitzen muss, damit er die Ausfüh-
rung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und deren Ergebnis im gemeindlichen Jahresabschluss sowie im 
Gesamtabschluss der Gemeinde verstehen und beurteilen kann. Dabei wird auch die Größe der Gemeinde sowie 
die Größe und Komplexität der gemeindlichen Buchführung einschließlich der Art der örtlichen DV-Buchführung 
zu berücksichtigen sein. Ein Ansatz ist dabei, dass dem Dritten ein qualifizierter Einblick in die Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde möglich sein muss. Durch die GoB sollen aber auch Manipula-
tionsmöglichkeiten bei den Buchungen der Gemeinde verhindert werden. Folgende allgemeine Grundsätze gelten 
als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Grundsatz der  
Vollständigkeit 

 
Nach diesem Grundsatz sind in der Buchführung alle Geschäfts-
vorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage vollständig, 
richtig, zeitgerecht und geordnet zu erfassen und zu dokumentie-
ren. Daraus folgt das Erfordernis des systematischen Aufbaus der 
Buchführung unter Aufstellung eines Kontenplans, das Prinzip der 
vollständigen und verständlichen Aufzeichnung sowie das Beleg-
prinzip, d. h. die Grundlage für die Richtigkeit der Buchung bildet 
den Buchungsbeleg mit der Festlegung „Keine Buchung ohne 
Beleg.“ Dazu zählt auch die Einhaltung der vorgesehenen Aufbe-
wahrungsfristen.  
 

Grundsatz der  
Richtigkeit und 
Willkürfreiheit 

 
Nach diesem Grundsatz müssen die Aufzeichnungen über die 
Geschäftsvorfälle die Realität möglichst genau abbilden, sodass 
die Informationen daraus begründbar und nachvollziehbar sowie 
objektiv richtig und willkürfrei sind. Sie müssen sich in ihren Aus-
sagen mit den zugrunde liegenden Dokumenten decken und der 
Buchführungspflichtige bestätigen kann, dass die Buchführung 
eine getreue Dokumentation seiner Geschäftsvorfälle nach den 
rechtlichen Bestimmungen und den GoB erfolgt.  
 

Grundsatz der  
Verständlichkeit 

 
Nach diesem Grundsatz sind die Informationen des Rechnungs-
wesens für den Rat und die Bürger als Öffentlichkeit so aufzube-
reiten und verfügbar zu machen, dass die wesentlichen Informati-
onen über die Vermögens- und Schuldenlage klar ersichtlich und 
verständlich sind.  
 

Grundsatz der  
Aktualität 

 
Nach diesem Grundsatz ist ein enger zeitlicher Bezug zwischen 
dem Zeitraum, über den Rechenschaft gegeben wird, und der 
Veröffentlichung der Rechenschaft herzustellen. Entsprechend 
werden der Gemeinde gesetzliche Fristen vorgegeben. 
 

Grundsatz der  
Relevanz 

 
Nach diesem Grundsatz muss das Rechnungswesen die Informa-
tionen bieten, die zur Rechenschaft notwendig sind, sich jedoch 
im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und Verständlichkeit auf die 
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 
relevanten Daten beschränken. Dabei soll der Aufwand der Infor-
mationsbeschaffung in einem angemessenen Verhältnis zum 
Nutzen der Informationsbereitstellung stehen. 
 

Grundsatz der  
Stetigkeit 

 
Nach diesem Grundsatz sollen die Grundlagen des Rechnungs-
wesens, insbesondere die Methoden für Ansatz und Bewertung 
des Vermögens, in der Regel unverändert bleiben, sodass eine 
Stetigkeit im Zeitablauf erreicht wird. Notwendige Anpassungen, 
die im Rahmen von gemeindlichen Jahresabschlüssen entstehen 
können, sind besonders kenntlich zu machen. 
 

 
Grundsatz des Nachweises 

der Recht- und  
Ordnungsmäßigkeit 

 

 
Nach diesem Grundsatz ist im gemeindlichen Jahresabschluss 
über die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Buchführung der 
Gemeinde eine sachgerechte Rechenschaft abzulegen. 

Abbildung 417 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht macht die GoB zur Grundlage der gemeindlichen Buchführung, da nicht alle 
bilanzierungsfähigen und bilanzierungspflichtigen Sachverhalte sowie die dazu erforderlichen Grundsätze detail-
liert geregelt werden können. Die GoB stehen daher in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Finanzbuch-
haltung der Gemeinde. Durch die GoB wird der Gemeinde jedoch kein bestimmtes Buchführungssystem vorge-
schrieben. Vielmehr entspricht ein Buchführungssystem dann den GoB, wenn es so beschaffen ist, dass es einen 
Überblick über die gemeindlichen Geschäftsvorfälle und die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde ermöglicht und die gemeindlichen Geschäftsvorfälle sich in ihrer Entstehung und sachlichen Zuord-
nung bzw. Abwicklung nachverfolgen lassen.  
 
Im NKF sind die GoB deshalb wichtige Regeln, nach denen zu verfahren ist, damit eine dem Zweck des gemeind-
lichen Haushaltsrechts entsprechende Buchführung durch die Gemeinden vorgenommen und ein gemeindlicher 
Jahresabschluss (vgl. § 95 GO NRW) sowie ein gemeindlicher Gesamtabschluss (vgl. § 116 GO NRW) aufge-
stellt werden können. Bei der Klärung der Frage, ob die Buchführung und der Jahresabschluss sowie der Ge-
samtabschluss der Gemeinde ordnungsgemäß sind, denn diese müssen sowohl formell als auch materiell den 
haushaltsrechtlichen Anforderungen entsprechen, können die GoB als Beurteilungsmaßstäbe für die Entschei-
dung herangezogen werden. Die GoB bieten daher für die Gemeinde einen anwendbaren Rahmen, innerhalb 
dessen die gemeindlichen Sachverhalte örtlich geregelt werden können, sofern keine ausdrücklichen haushalts-
rechtlichen Vorschriften bestehen.  
 
 
1.1.6.2 Der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit 
 
Für das Wesen der Gemeinde ist bedeutsam, dass die Gemeinde in Verantwortung für die zukünftigen Generati-
onen handeln muss (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). Der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit hat 
daher innerhalb der gemeindlichen Haushaltsgrundsätze eine besondere Bedeutung. Die Gemeinde hat danach 
bei ihrem haushaltswirtschaftlichen Handeln nicht nur die heutigen Gegebenheiten zu beachten, sondern muss 
beachten, dass die künftigen Generationen noch handeln können. Sie hat deshalb im Rahmen ihrer Haushalts-
planung und Haushaltsausführung ständig zu beurteilen, in welchem Umfang künftige Generationen von den 
Auswirkungen gegenwärtiger gemeindliche Haushaltspolitik nachteilig betroffen sein können und welche Leis-
tungskraft der Gemeinde künftig noch vorhanden sein wird.  
 
In der Gemeindeordnung ist deshalb auch bestimmt worden „Die Gemeinden haben ihr Vermögen und ihre Ein-
künfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben“ (vgl. § 10 Satz 1 GO NRW). Durch diese 
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beiden Grundsätze muss die Gemeinde ihr Konzept der Generationengerechtigkeit mit der Sicherstellung der 
Finanzierung künftiger Aufgaben verknüpfen. Die Gemeinde muss im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft auch 
tatsächlich entsprechend verantwortlich handelt (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Grundsatz „Intergenerative Gerechtigkeit“ 

 
 

Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit 
 

 
§ 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW 

Abbildung 418 „Der Grundsatz „Intergenerative Gerechtigkeit“ 
 
Die Gemeinde hat wegen des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit u.a. die zeitliche Verteilung von 
Nutzen und Lasten im Haushaltsjahr und in künftigen Jahren festzulegen und dazu die Tragfähigkeit der ge-
meindlichen Finanzen sicherzustellen. Die Gewährleistung einer ausreichenden Handlungsmöglichkeiten für die 
künftigen Generationen beinhaltet auch, dass die Gemeinde keine rücksichtslose Inanspruchnahme der Abgabe-
pflichtigen vornehmen darf. 
 
 
1.1.6.3 Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze 
 
In den haushaltsrechtlichen Bestimmungen der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung sind 
viele Grundsätze zur gemeindlichen Buchführung und zur gemeindlichen Bilanz (Jahresabschluss) sowie zum 
Gesamtabschluss der Gemeinde konkretisiert worden. Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze werden nach-
folgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze 

 
 

GRUNDSÄTZE ZUR GEMEINDLICHEN BUCHFÜHRUNG  
 

Grundsatz der Klarheit 
 

§ 27 Absatz 1, § 41 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Richtigkeit 

 
§ 27 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Buchführungswahrheit 

 
§ 27 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Übersichtlichkeit 

 
 
§ 27 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Aktualität 

 
§ 96, § 116 GO NRW, § 27 Absatz 2 
GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Verständlichkeit 

 
§ 27 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Vollständigkeit 

 
§ 91 Absatz 1 GO NRW, § 27 Absatz 1 
und 2, § 41 Absatz 1 GemHVO NRW 

 
Belegprinzip 

 
§ 27 Absatz 3 GemHVO NRW 

 
GRUNDSÄTZE ZUR GEMEINDLICHEN BILANZ (JAHRESABSCHLUSS) 

 
Aktivierungsgrundsatz 

 
§ 41 Absatz 1 GemHVO NRW 
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Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze 

 
Passivierungsgrundsatz 

 
§ 41 Absatz 1 GemHVO NRW 

Grundsatz der Stetigkeit 

 
§ 32 Absatz 1 Nummer 5, § 41 Absatz 5 
GemHVO NRW 
 

 
Grundsatz der Bilanzidentität 
(formelle Bilanzkontinuität) 

 

§ 32 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Bilanzierungswahrheit 

 
§ 95, § 116 GO NRW 

 
Stichtagsprinzip 

 
§ 95 Absatz 1, § 116 Absatz 1 GO NRW 

 
Grundsatz der Bilanzidentität 

 
§ 32 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Einzelbewertung 

 
§ 32 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Vorsicht 

 

 
§ 91 Absatz 2 GO NRW, § 32 Absatz 1 
Nummer 3, § 35 Absatz 7 GemHVO NRW 
 

 
Grundsatz der Periodenabgrenzung 

 
§ 32 Absatz 1 Nummer 4 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Bewertungsstetigkeit 

 (materielle Bilanzkontinuität) 
 

§ 32 Absatz 1 Nummer 5 GemHVO NRW 

 
Anschaffungswertprinzip 

 
§ 91 Absatz 2 GO NRW 

 
Grundsatz des Saldierungsverbots 

 
§ 41 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Grundsatz des Nachweises 

 der Recht- und Ordnungsmäßigkeit 
 

§ 95 Absatz 1 GO NRW 

 
GRUNDSÄTZE ZUM GEMEINDLICHEN GESAMTABSCHLUSS 

 
Grundsatz der Fiktion der rechtlichen Einheit 

 
§ 116 Absatz 2 GO NRW 

 
Grundsatz der Einheitlichkeit des Ausweises 

 

 
§ 49 Absatz 3 GemHVO NRW 

 
Grundsatz der Vollständigkeit 
des Konsolidierungskreises 

 
§ 116 Absatz 2 GO NRW 

 
Grundsatz der Eliminierung  

„konzerninterner“ Beziehungen 
 

§ 50 GemHVO NRW i.V.m. § 303 HGB 

 
Grundsatz der Wesentlichkeit 

 

 
§ 116 Absatz 3 GO NRW 

Abbildung 419 „Wichtige gesetzlich bestimmte Grundsätze“ 
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1.1.6.4 Weitere wichtige Grundsätze 
 
Neben den GoB, die sich auf die laufende Buchführung beziehen und die Art der Erfassung und Darstellung der 
Geschäftsvorfälle sowie deren Schutz vor Verlust und Verfälschung regeln, sind weitere wichtige Grundsätze 
entwickelt worden. Jeder dieser Grundsätze soll sicherstellen, dass ein sachverständiger Dritter sich in einer 
angemessenen Zeit einen Überblick über die Aufzeichnung von Buchungsvorfällen und über die Aufzeichnung 
von Vermögens- und Schuldenpositionen verschaffen kann. Außerdem sollen Manipulationsmöglichkeiten ver-
hindert werden, damit dem Dritten ein qualifizierter Einblick in die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz 
(gesamt) lage der Gemeinde möglich ist. Die weiteren wichtigen Grundsätze, die auch bei der Gemeinde zur 
Anwendung kommen sollen, werden nachfolgend vorgestellt (vgl. Abbildung). 
 

 
Weitere wichtige Grundsätze 

 
 

GRUNDSÄTZE 
 

ZWECKE UND INHALTE 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

DV-gestützter  
Buchführungssysteme (GoBS) 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sollen sicherzu-
stellen, dass die Buchungen und sonstigen Aufzeichnungen 
vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen 
werden, wenn die Buchführung mithilfe automatisierter Daten-
verarbeitung erfolgt (vgl. § 27 Absatz 5 GemHVO NRW). 
 

 
Grundsätze 

ordnungsmäßiger 
Datenverarbeitung (GoDV) 

 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Datenverarbeitung wurden 
zur Erfüllung der ordnungsmäßigen Buchführung und Bilanzie-
rung bei einer DV-Buchführung entwickelt und umfassen im 
Wesentlichen die Sicherheit, die Funktionserfüllung und die 
Dokumentation. 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Inventur (GoI) 

 
Die Grundsätze beziehen sich auf die Erstellung des Inventars 
und sollen sicherstellen, dass in der Inventur eine vollständige 
Erfassung des Vermögens und der Schulden erfolgt (vgl. § 91 
GO NRW i.V.m. § 28 und 29 GemHVO NRW). 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Bilanzierung (GoBi) 

 
Die Grundsätze der Aktivierung, Passivierung und Bewertung 
werden weiter detailliert. Dazu gehören auch die Grundsätze für 
die Bilanzgliederung (vgl. z.B. § 41 bis 43 GemHVO NRW). 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Lageberichterstattung (GoL) 

 
Die Grundsätze spezifizieren die Anforderungen für die durch 
den Lagebericht vorzunehmende Informationsvermittlung (vgl. § 
48 GemHVO NRW). 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfungen (GoA) 

 
Die Grundsätze finden hinsichtlich der jährlichen Abschlussprü-
fung Anwendung. Diese beinhalten u.a. Festlegungen zu den 
Prüfungshandlungen. Außerdem bestehen noch weitere Ergän-
zungen dieser Grundsätze durch die „Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen“ sowie die 
„Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestäti-
gungsvermerken bei Abschlussprüfungen“. 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Konzernrechnungslegung (GoK) 

 
Die Grundsätze finden bei der Aufstellung des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses Anwendung (vgl. § 116 GO NRW). 
 

 
Grundsätze 

ordnungsmäßiger 
Kapitalflussrechnung (GoKfr) 

 

 
Die Grundsätze finden bei der Aufstellung der gemeindlichen 
Gesamtkapitalflussrechnung Anwendung und sollen zu einer 
sachgerechten Erstellung beitragen (vgl. § 51 Absatz 3 GemH-
VO NRW). 
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Weitere wichtige Grundsätze 

 
 

GRUNDSÄTZE 
 

ZWECKE UND INHALTE 
Grundsätze 

ordnungsmäßiger 
Risikoüberwachung (GoR) 

Die Grundsätze sind für die pflichtgemäße Risikoüberwachung 
entwickelt worden. Sie beinhalten die allgemeinen Handlungs-
vorgaben bzw. Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung 
eines Risikoüberwachungssystems.     
 

Abbildung 420 „Weitere wichtige Grundsätze“ 
 
Die Auslegung dieser Grundsätze durch Rechtsprechung und Literatur sorgt für deren Weiterentwicklung. Die 
Grundsätze werden dann weiterentwickelt, wenn aus neuen Sachverhalten heraus dafür ein Erfordernis besteht. 
Diese Weiterentwicklung trägt aber auch mittelbar für eine dynamische Anpassung der haushaltsrechtlichen Vor-
schriften bei. Die aktuellen nationalen und internationalen Entwicklungen werden dabei berücksichtigt. 
  
 
1.1.6.5 Die sachgerechte Anwendung der GoB 
 
Die sachgerechte Anwendung der GoB unter Beachtung ihrer qualitativen Merkmale führt grundsätzlich zu einer 
wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. Soweit 
sich die örtlichen Entscheidungen an diesen Grundsätzen orientieren, entstehen relevante, verlässliche und ver-
ständliche Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde. Im gemeindlichen Jahresabschluss sollen 
auch die Gliederungsvorschriften für die gemeindliche Bilanz unter Beachtung der Grundsätze „Klarheit“ und 
„Übersichtlichkeit“ zur Informationsvermittlung beitragen, (vgl. § 41 GemHVO NRW). Die Bewertungsvorschriften 
in den §§ 32 bis 36, 42 und 43 GemHVO NRW prägen dabei das Vorsichtsprinzip weiter aus. 
 
Zur Auslegung der GoB sind i.d.R. die juristischen Auslegungskriterien heranzuziehen. Als GoB ist daher jedes 
Verfahren und jede Methode anzuerkennen, die dazu führen, dass gesetzliche Regelungen im Einzelfall ihrem 
Sinn und Zweck entsprechend angewandt werden. Mit der Verwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der 
GoB wird gewährleistet, dass auf neue Sachverhalte in der Praxis den gesetzlichen Anforderungen gemäß rea-
giert werden kann. Auf eine abschließende Regelung über die GoB hat der Gesetzgeber bewusst verzichtet, um 
die fortlaufende Entwicklung und Veränderung nicht zu beeinträchtigen. Ausgehend vom allgemeinen Schutz-
zweck des gemeindlichen Rechnungswesens können die für das kaufmännische Rechnungswesen anerkannten 
Ziele „Dokumentation“, „Rechenschaft“ und „Kapitalerhaltung“ auch im Haushaltsrecht der Gemeinden eine ent-
sprechende Anwendung finden.  
 
Die grundsätzliche Übereinstimmung des Rechnungszwecks ist darauf zurückzuführen, dass das Verhältnis zwi-
schen Rechnungslegendem und Rechnungsadressaten auch im gemeindlichen Bereich eine klassische Stellver-
treterbeziehung aufweist, denn hier verwaltet die Gemeinde wie ein Beauftragter das Vermögen ihrer Bürger 
treuhänderisch. Daraus lassen sich die Rahmengrundsätze für die gemeindliche Buchführung ableiten, die für die 
Erfassung und Darstellung der Geschäftsvorfälle sowie deren Sicherung gegen Verlust und Verfälschung gelten 
und die materielle und formelle Ordnungsmäßigkeit der Buchführung sicherstellen sollen.  
 
Die Gemeinde hat die GoB wegen der Weiterentwicklung des HGB durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
grundsätzlich nicht in anderer Form anzuwenden, z. B. das Realisationsprinzip. Es ist dabei zu berücksichtigen, 
dass die haushaltsrechtlichen Vorschriften die Anwendung der GoB vielfach vorgeben. Die Grundsätze sind ggf. 
näher bestimmt worden, sofern diese nicht zum Inhalt haushaltsrechtlicher Regelungen gemacht bzw. kodifiziert 
wurden. Solche Regelungen stellen dann besondere haushaltsmäßige Vorgaben für die Gemeinde dar, die Vor-
rang vor den weiteren allgemeinen Grundsätzen haben.  
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1.2 Zu Satz 2 (Auswertungen aus den Büchern): 
 
1.2.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Die Gemeinde muss im Rahmen ihrer Finanzbuchhaltung jeweils für ein Haushaltsjahr die haushaltswirtschaftlich 
notwendigen Bücher führen. Die sachlich geordnete Zusammenstellung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle in 
der Finanzbuchhaltung wird regelmäßig als „Hauptbuch“ bezeichnet. Unter der zeitlich geordneten Aufzeichnung 
der Geschäftsvorfälle wird das „Grundbuch“ verstanden. Die Gemeinde kann dazu noch weitere Nebenbücher 
entsprechend ihrem örtlichen Bedarf führen, z. B. ein Kassenbuch für die Zahlungsabwicklung. Sie hat unter 
Beachtung der GoB dabei eigenverantwortlich zu entscheiden, welche Bücher in welcher Form geführt werden. 
 
Die Bücher müssen dabei von der Gemeinde so gestaltet werden, dass ein Überblick über die Geschäftsvorfälle 
möglich ist und die Klarheit und Übersichtlichkeit der gemeindlichen Kontenführung gewährleistet wird. Es müs-
sen aus den gemeindlichen Büchern aber auch die haushaltsrechtlich vorgesehenen Auswertungen möglich sein, 
z. B. nach der Haushaltsgliederung, nach der sachlichen Ordnung sowie nach der zeitlichen Ordnung. Diese 
Auswertungen müssen auch dann möglich sein, wenn die Gemeinde ihre Buchführung mithilfe automatisierter 
Datenverarbeitung (DV-Buchführung) durchführt. Insgesamt sind die haushaltsrechtlichen Vorgaben so allgemein 
gefasst, dass daraus keine unvertretbaren Einschränkungen für die Gemeinde bei der Gestaltung ihrer Finanz-
buchhaltung vor Ort entstehen.  
 
 
1.2.2 Die Auswertungen nach der Haushaltsgliederung 
 
Im NKF liegt die zeitgemäße Gliederung des jährlichen Haushaltsplans in der Eigenverantwortung der Gemeinde. 
Es wird ihr das Recht eingeräumt, ihren Haushaltsplan eigenverantwortlich in produktorientierte Teilpläne nach 
den örtlichen Bedürfnissen zu untergliedern (vgl. § 4 Absatz 2 GemHVO NRW). Dabei müssen jedoch die haus-
haltsrechtlich bestimmten 17 Produktbereiche die Ausgangsbasis für die örtliche Gestaltung der gemeindlichen 
Teilpläne darstellen und im gemeindlichen Haushaltsplan enthalten sein. Durch die Vorschrift des § 4 Absatz 2 
GemHVO NRW wird daher ein unverzichtbares Mindestmaß an Einheitlichkeit und Information verlangt. Der 
Rahmen für die Bildung von gemeindlichen Teilplänen wird daher nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bildung von produktorientierten Teilplänen 

 

1. 

 
Örtliche Teilpläne nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen mit Angabe 
der jeweils dazugehörigen Produktgruppen und wesentlichen Produkte. 
 

 
2. 

 
Örtliche Teilpläne nach Produktgruppen (eigene oder aus dem NKF- oder dem 
„Länder-Produktrahmen“) mit mindestens Summenangaben aus den Teilplänen auf 
der Ebene der verbindlichen Produktbereiche. 
 

3. 

 
Örtliche Teilpläne nach Produkten mit mindestens Summenangaben aus den Teil-
plänen auf der Ebene der verbindlichen Produktbereiche.  
 

4. 

 
Örtliche Teilpläne nach den örtlichen Verantwortungsbereichen mit Angabe der 
Aufgaben und der dafür gebildeten Produkte sowie mit Summenangaben aus den 
Teilplänen auf der Ebene der verbindlichen Produktbereiche.  
 

   Abbildung 421 „Die Bildung von produktorientierten Teilplänen“ 
 
In den einzelnen Teilplänen des gemeindlichen Haushaltsplans kommt dem Teilergebnisplan die entscheidende 
Bedeutung bei den Beratungen und Entscheidungen über den Haushaltsplan im Rahmen der Aufgabenerfüllung 
der Gemeinde im Haushaltsjahr zu. Ein unverzichtbarer Bestandteil jedes Teilplans ist jedoch auch der Teilfi-
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nanzplan. Er enthält vor allem die Informationen über die vorgesehenen Investitionen der Gemeinde im Haus-
haltsjahr. In den jeweiligen Teilrechnungen im gemeindlichen Jahresabschluss muss dann ein entsprechender 
Nachweis geführt werden. 
 
Auf dieser Basis sieht die Vorschrift vor, dass die Bücher der Finanzbuchhaltung auch sachliche Auswertungen 
nach der von der Gemeinde gewählten Haushaltsgliederung zulassen müssen. Es soll dadurch das Ressourcen-
aufkommen und der Ressourcenverbrauch aufgabenbezogen erkennbar gemacht werden. Die Erträge und Auf-
wendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen müssen daher haushaltsjahrbezogen den produktorien-
tierten Teilen des gemeindlichen Haushalts zurechenbar sein. Solche Auswertungen sollen die produktorientierte 
Steuerung der Gemeinde sowie die Aufstellung der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Teilrechnungen als 
Bestandteile des Jahresabschlusses erleichtern (vgl. §§ 37 - 40 GemHVO NRW).  
 
 
1.2.3 Die Auswertungen nach der sachlichen Ordnung 
 
Das Prinzip des systematischen Aufbaus der Buchführung der Gemeinde erfordert neben der Organisation und 
dem System der Buchführung sowie der Art der geführten Bücher die Anwendung eines Kontenplans, der auf 
dem allgemeinen NKF-Kontenrahmen aufbaut. Der NKF-Kontenrahmen stellt ein strukturiertes Ordnungsgerüst 
der Kontengruppierung für die Gemeinde dar und spiegelt das Drei-Komponentensystem des NKF wieder. Er 
erleichtert die Aufstellung eines systematischen örtlich ausgeprägten Kontenplans durch die Gemeinde. Durch die 
im Kontenplan der Gemeinde aufgeführten Sachkonten wird dabei die sachliche oder systematische Ordnung der 
gemeindlichen Buchungen gesichert.  
 
Bei den gemeindlichen Buchungen soll daher eine sachliche Zusammenfassung nach den Buchungsinhalten der 
gemeindlichen Geschäftsvorfälle bzw. den Buchungssätzen auf der Grundlage der örtlich gebildeten Sachkonten 
stattfinden. Diese Aufgabe wird durch das Hauptbuch der Gemeinde übernommen. Der Abschluss der Sachkon-
ten soll dann eine Überleitung in die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung ermöglichen. Dazu 
bedarf es ggf. noch besonderer Abschlusskonten. Die Auswertungen auf der Grundlage dieses Buchungsge-
schehens dienen dazu, artenbezogene sachliche Zuordnungen zu den Haushaltspositionen der Ergebnisrech-
nung und der Finanzrechnung vorzunehmen, um den gemeindlichen Jahresabschluss aufstellen zu können. Nur 
dann werden die unterschiedlichen Arten der gemeindlichen Erträge und Aufwendungen sowie die Vielzahl der 
Arten der Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde insgesamt 
erkennbar und nachvollziehbar gemacht sowie die Herkunft und Verwendung dokumentiert. 
 
 
1.2.4 Die Auswertungen nach der zeitlichen Ordnung 
 
Die Buchungen der gemeindlichen Geschäftsvorfälle sind unabhängig von ihrer sachlichen Zuordnung auch in 
zeitlicher Folge (zeitlicher Ordnung) durch eine Eintragung in die Bücher (Grundbücher) zeitnah zu erfassen. Die 
Gemeinde hat dazu abhängig von örtlichen Gegebenheiten deren Zahl und die dazugehörige Zuordnung zu be-
stimmen. Die Grundbücher der Gemeinde werden wegen der chronologischen Erfassung der gemeindlichen 
Geschäftsfälle wie ein Tagebuch geführt. I.d.R. werden daher im Grundbuch, das Datum, der betreffende Vor-
gang, ggf. weitere Vermerke, das Konto und das Gegenkonto sowie der Betrag festgehalten. Die zeitliche Aufei-
nanderfolge erleichtert daher die Abstimmung der richtigen Buchung sowie die Aufklärung von Unstimmigkeiten. 
 
 
1.2.5 Die Auswertungen durch eine FIBU-Kontierungsnummer 
 
Die Vorgaben für die gemeindliche Buchführung verlangen, dass die Buchungsdaten der gemeindlichen Ge-
schäftsvorfälle vollständig und richtig erfasst, zutreffend eingegeben, verarbeitet und ausgegeben sowie doku-
mentiert bzw. gespeichert und aufgewahrt werden. Die gemeindlichen Buchungsbelege müssen deshalb auch 
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Hinweise enthalten, mit deren Hilfe eine Verbindung zu den Eintragungen in den Büchern der Gemeinde herge-
stellt werden kann. Es sollen aus den gemeindlichen Buchungen die haushaltswirtschaftlich vorgesehenen sowie 
die örtlich steuerungsrelevanten Auswertungen möglich sein. Diesen Zwecken soll die FIBU-Kontierungsnummer 
dienen und daher so gestaltet werden, dass sie dafür geeignet ist. Die Kontierungsnummer muss beim Eingang 
oder der Erstellung von buchungsrelevanten Geschäftsunterlagen von der Gemeinde einzelfallbezogen vergeben 
werden. Entsprechend der ausgewählten Bestandteile oder Komponenten können die von der Gemeinde die 
gemeindlichen Geschäftsvorfälle zugeordnet und ausgewertet werden.  
 
Die FIBU-Kontierungsnummer wird für die Bearbeitung eines gemeindlichen Geschäftsvorfalls regelmäßig aus 
einer Vielzahl von Stellen zusammengesetzt. Jedes Segment kann dabei als Kombination mehrerer Komponen-
ten ein Fachkennzeichen darstellen. Die Verwendung einer solchen Kontierungsnummer im örtlichen Buchungs-
geschehen schafft daher eine unmittelbare Verbindung zwischen der Gemeinde und den Institutionen und Perso-
nen, mit denen die Gemeinde in geschäftlicher Beziehung steht. Es werden dadurch Auswertungen auf der 
Grundlage örtlich relevanter Merkmale und Basisdaten möglich. Außerdem wird eine Doppelerfassung von ge-
meindlichen Geschäftsvorfällen und Geschäftsunterlagen vermieden. Mögliche Bestandteile oder Komponenten 
für eine örtliche Kontierungsnummer der Gemeinde werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Gestaltung einer FIBU-Kontierungsnummer 

 
 

Stadt 
 

 
Amt 

 

 
Budget 

 

 
Pro- 
dukt- 
be- 

reich 

 
Pro- 
dukt 

 

 
Rechen- 

größe 

 
Per- 

sonen- 
konto- 

nummer 

 
Buch- 
hal- 
tung 

 

 
Haus- 
halts- 
jahr 

 
Sachkonto 

Pro-
dukt- 
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Abbildung 422 „Die Gestaltung einer FIBU-Kontierungsnummer“ 
 
Die Vergabe einer allgemeinen FIBU-Kontierungsnummer für jeden zu buchenden Geschäftsvorfall der Gemein-
de auf der Basis eines Kundenkontos mit den dazugehörigen Stammdaten kann dabei eine Ausgangsbasis bie-
ten. Durch eine entsprechende Fachkennziffer als einzelne Stelle oder Segment können dabei einzelne Leistun-
gen der Gemeinde erkennbar und nachvollziehbar gemacht werden. Zudem ist die Gestaltung der örtlichen Ge-
schäftsbuchführung, z. B. bei getrennten Konten für die Debitorenbuchhaltung und die Kreditorenbuchhaltung, zu 
berücksichtigen. Die Ausgestaltung einer örtlichen Kontierungsnummer ist dabei eigenverantwortlich von der 
Gemeinde unter Berücksichtigung ihrer örtlichen Gegebenheiten und Erfordernisse vorzunehmen.  
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2. Zu Absatz 2 (Ordnungsmäßigkeit der Eintragungen in den Büchern): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Kriterien für die Eintragungen): 
 
2.1.1 Allgemeine Bedingungen 
 
Die Gemeinde muss die Eintragungen in die Bücher vollständig, richtig, zeitgerecht und sachgerecht geordnet 
vornehmen. Die Geschäftsvorfälle der Gemeinde müssen dadurch in ihrer Entstehung und Abwicklung nachvoll-
ziehbar sein. Die Gemeinde hat deshalb in ihren Büchern zutreffende Eintragungen vorzunehmen, um u.a. auch 
die Auswertungen aus den gemeindlichen Büchern zu erleichtern. Die Verpflichtung der Gemeinde zur Dokumen-
tation ihrer Geschäftsvorfälle durch zutreffende Eintragungen in ihre Bücher soll sichern und gewährleisten, dass 
aus den Geschäftsvorfällen der Gemeinde im Haushaltsjahr der gemeindliche Jahresabschluss erstellt werden 
kann. Die Haushaltsabrechnung bzw. Rechenschaftslegung der Gemeinde über das abgelaufene Haushaltsjahr 
ist eine gesetzliche Pflicht. Sie ist unter Berücksichtigung der Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses 
zu erfüllen und dient auch der Entlastung des Bürgermeisters.  
 
Das Prinzip der vollständigen und verständlichen Aufzeichnung verlangt daher grundsätzlich eine Einzelaufzeich-
nung aller Geschäftsvorfälle der Gemeinde. Es muss von der Gemeinde die ordnungsmäßige sachliche Verbu-
chung unmittelbar nach dem Entstehen in sachlicher und zeitlicher Reihenfolge sichergestellt werden. Sie muss 
dabei über einen systematischen Aufbau ihrer Buchführung unter Anwendung des für verbindlich erklärten NKF-
Kontenrahmens verfügen (vgl. Nr. 1.5.2 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 
6300). Die Anforderungen an die Eintragungen in die gemeindlichen Bücher ergeben sich jedoch nicht nur aus 
den Vorschriften des gemeindlichen Haushaltsrechts, sondern auch aus anderen Rechtsvorschriften, z. B. aus 
dem Steuerrecht oder dem Kommunalabgabenrecht.  
 
 
2.1.2 Der Begriff „vollständig“ 
 
Für die Buchführung der Gemeinde gilt auch der Grundsatz der Vollständigkeit der Erfassung der gemeindlichen 
Geschäftsvorfälle. Es besteht deshalb die Verpflichtung zur lückenlosen Erfassung. Ein Verzicht auf die Buchung 
von gemeindlichen Geschäftsvorfällen ist daher nicht zulässig. Ebenso ist im Rahmen der Buchung eine Verrech-
nung oder Saldierung gemeindlicher Geschäftsvorfälle nicht als zulässig im Sinne des Grundsatzes der Vollstän-
digkeit anzusehen. Der Grundsatz verlangt außerdem, dass für jede Buchung eines gemeindlichen Geschäftsvor-
falls auch ein Beleg vorhanden ist. Zudem gilt für das Buchungsgeschehen der Gemeinde, dass einer Buchung 
immer ein gemeindlicher Geschäftsvorfall zugrunde liegen muss, bevor gebucht werden darf. Zur Sicherung der 
Vollständigkeit der gemeindlichen Buchungen in der Finanzbuchhaltung soll die Gemeinde entsprechende Über-
wachungsmaßnahmen festlegen und durchführen.  
 
 
2.1.3 Der Begriff „richtig“ 
 
Die Eintragungen in die Bücher der Gemeinde müssen auch richtig vorgenommen werden. Die gemeindlichen 
Buchungen müssen deshalb auf bei der Gemeinde vorliegenden Dokumenten und sonstigen Belegen beruhen, 
aus denen sich in zutreffender Form der gemeindliche Geschäftsvorfall sowie die dazugehörenden Buchungsda-
ten entwickeln lassen. Der Begriff der Richtigkeit umfasst daher insgesamt die zutreffende Abbildung jedes ein-
zelnen Geschäftsvorfalls der Gemeinde im gemeindlichen Buchungssystem. Er umfasst aber auch, dass die 
gemeindlichen Buchungen nach dem vorgegebenen Buchungssystem der doppelten Buchführung, auf den je-
weils betroffenen Konten sowie unter Beachtung der GoB sachgerecht und zeitlich richtig vorgenommen werden. 
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2.1.4 Der Begriff „zeitgerecht“ 
 
Die Gemeinde muss ihre Eintragungen in die Bücher auch zeitgerecht vornehmen. Diese Vorgabe verpflichtet die 
Gemeinde nicht dazu, unmittelbar nach dem Eingang einer Rechnung diese in ihrem Buchungssystem zu erfas-
sen und zu buchen. Ein Vorlauf innerhalb der gemeindlichen Verwaltung steht dabei der Zeitgerechtigkeit der 
Buchung eines gemeindlichen Geschäftsvorfalls nicht entgegen. Die Gemeinde muss jedoch dafür Sorge tragen, 
dass bei einem zeitverzögerten Buchen oder durch ein Hinauszögern von Buchungen die Tagesabstimmungen 
und ggf. ein Abschluss von Konten nicht beeinträchtigt werden (vgl. § 30 Absatz 4 GemHVO NRW). Ebenso dür-
fen die gesetzlichen Meldepflichten durch eine Zeitverzögerung nicht versäumt werden.  
 
 
2.1.5 Der Begriff „geordnet“ 
 
Die Eintragungen in die Bücher müssen von der Gemeinde auch geordnet vorgenommen werden. Die Gemeinde 
hat daher für ein örtliches Buchungssystem Sorge zu tragen, das sachgerecht aufgebaut und funktionsfähig ist. 
Die Ordnungsmäßigkeit bedingt dabei auch, dass bei den gemeindlichen Buchungen der gemeindliche Konten-
plan zur Anwendung kommt, damit eine sachlich zutreffende Kontierung erfolgt. Die Ordnungsmäßigkeit der Ein-
tragungen in die gemeindlichen Bücher soll dabei auch gewährleisten, dass die gesetzlich bestimmten Auswer-
tungen aus dem gemeindlichen Buchungsgeschehen möglich und richtig sind.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Berichtigungen der Eintragungen): 
 
Aus Sicherheitsgesichtspunkten und aus Gründen der Nachvollziehbarkeit wird durch die Vorschrift ausdrücklich 
die Berichtigung von Eintragungen geregelt. Eine Eintragung oder eine Aufzeichnung in den Büchern der Ge-
meinde darf daher nicht in einer Weise verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt der Eintragung nicht mehr 
feststellbar ist. Aus diesem Grundsatz der Unveränderlichkeit ergibt sich, dass Unkenntlichmachungen in den 
gemeindlichen Büchern oder das Löschen von ursprünglichen Eintragungen oder Aufzeichnungen nicht zulässig 
ist. Es ist auch deshalb erforderlich, die Eintragungen in die gemeindlichen Bücher vollständig vorzunehmen und 
keine Lücken zu lassen.  
 
Bei einer fehlerhaften Eintragung muss deshalb von der Gemeinde eine neue Buchung in den gemeindlichen 
Büchern erfolgen. Solche Stornobuchungen können sich z. B. aus Beanstandungen im Rahmen der örtlichen 
Prüfung ergeben. Nur durch die zusätzliche Berichtigungsbuchung können auf eine zulässige Art und Weise die 
von der fehlerhaften Buchung ausgehenden Wirkungen beseitigt werden. Die ausdrückliche Regelung zur Berich-
tigung von Eintragungen in den gemeindlichen Büchern dient auch dazu, die Nachvollziehbarkeit und Prüfungsfä-
higkeit der Eintragungen über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde auch zu einem späteren Zeit-
punkt noch zu gewährleisten.  
 
 
2.3 Zu Satz 3 (Nachvollziehbarkeit von Veränderungen): 
 
Durch die Vorschrift wird der Gemeinde untersagt, die Eintragungen in ihren Büchern in einer Art und Weise zu 
verändern, sodass es ungewiss bleibt, ob es sich um einen ursprünglichen Eintrag oder um einen nachträglichen 
Eintrag handelt, z. B. um etwas Fehlerhaftes zu beseitigen. Die Beseitigung eines Fehlers erfordert immer eine 
neue Buchung, z. B. eine Stornobuchung. Diese haushaltsrechtliche Regelung dient ebenfalls dazu, die Nach-
vollziehbarkeit und Prüfungsfähigkeit des gemeindlichen Buchungsgeschehens sicherzustellen und das haus-
haltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde zutreffend zu dokumentieren. Derartige buchhalterische Vorgaben zu 
den Eintragungen in den gemeindlichen Büchern sind für die Gemeinde aus unterschiedlichen haushaltswirt-
schaftlichen Gründen geboten. Solche Vorgaben für die gemeindliche Finanzbuchhaltung können sich auch aus 
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anderen Rechtsvorschriften ergeben, die von der Gemeinde im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft zu beachten 
sind, z. B. aus dem Steuerrecht oder dem Kommunalabgabenrecht.  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Belegpflicht für die Buchungen): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Beifügung begründender Unterlagen): 
 
3.1.1 Die Belegpflicht 
 
Nach der Vorschrift ist jeder gemeindlichen Buchung ein Beleg, durch den der Nachweis der richtigen und voll-
ständigen Ermittlung der gemeindlichen Ansprüche und Verpflichtungen der Gemeinde zu erbringen ist, zugrunde 
zu legen (begründende Unterlage). Beim Buchungsgeschäft der Gemeinde muss zudem gewährleistet sein, dass 
die zeitliche Abfolge, der Wert und die sachliche Zuordnung der Geschäftsvorfälle ausreichend dokumentiert 
werden und die Einhaltung der Vorgaben sichergestellt wird. Die Buchung eines gemeindlichen Geschäftsvorfalls 
darf deshalb auch nicht ohne Beleg vorgenommen werden. Dieser Grundsatz gilt auch bei notwendig geworde-
nen Umbuchungen und Stornierungen. Der Grundsatz findet auch unabhängig davon Anwendung, ob durch die 
gemeindliche Buchung ein Bestandskonto oder ein Ergebniskonto betroffen ist.  
 
Diese Vorgaben sind als sachgerecht anzusehen, denn die Richtigkeit jeder Buchung kann nur anhand der damit 
zusammenhängenden Belege überprüft werden. Die ausdrückliche Vorgabe einer Belegpflicht für die Durchfüh-
rung der Buchungen bei den Gemeinden entspricht auch den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Das 
Belegprinzip bildet deshalb ein wichtiges Erfordernis zur Sicherstellung der Richtigkeit der gemeindlichen Bu-
chungen in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde. Die Gemeinde kann die Belegpflicht unter Berücksichtigung 
der GoB und der örtlichen Verhältnisse näher ausgestalten. Eine Vorgabe für die Gemeinden, dass ein Beleg 
immer in Papierform vorliegen muss, besteht dabei nicht. Der Zusammenhang zwischen der Aufzeichnung in den 
gemeindlichen Büchern und dem zugrunde gelegten Beleg dient der Dokumentation und muss nachvollziehbar 
und überprüfbar sein, z. B. durch die örtliche Rechnungsprüfung.  
 
 
3.1.2 Die Arten der Buchungsbelege 
 
Als Buchungsbeleg sollen von der Gemeinde möglichst die Originalbelege, die i.d.R. aus Geschäftsvorfällen mit 
Dritten entstehen, genutzt werden. Lediglich bei der Erfassung interner Sachverhalte kann es ggf. erforderlich 
sein, den notwendigen Beleg selbst zu erstellen (interner Beleg oder Eigenbeleg), um eine notwendige Aufzeich-
nung in den gemeindlichen Büchern (Buchung) vornehmen zu können. Es ist deshalb örtlich eine Trennung zwi-
schen „externen“ und „internen“ Buchungsbelegen möglich. Diese Unterscheidung hat jedoch keine Auswirkun-
gen auf die Vornahme der Buchungen in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung. Zu den „externen“ Buchungsbe-
legen können Geschäftsunterlagen der Gemeinde aus den Leistungsbeziehungen oder vertraglichen Vereinba-
rungen mit Dritten gezählt werden, z. B. Rechnungen, Quittungen, Gutschriften, Bankbelege u.a. Solche Belege 
gehen der Gemeinde i.d.R. von außen zu, weil sie aus der Verwaltungstätigkeit der Gemeinde mit den Dritten 
bzw. der Ausführung der Haushaltswirtschaft entstehen.  
 
Diese Unterlagen der Gemeinde stellen dadurch regelmäßig auch Nachweise dar, die für den Bestand und Wert 
von gemeindlichem Vermögen und der Schulden im gemeindlichen Jahresabschluss von Bedeutung sind. Die 
„internen“ Buchungsbelege der Gemeinde entstehen dagegen aus dem innerbetrieblichen Geschäftsablauf zwi-
schen den Organisationseinheiten der gemeindlichen Verwaltung, z. B. Gehaltslisten, Unterlagen über Bescheide 
aus der Steuer-, Gebühren- und Beitragserhebung, Belege über Umbuchungen und Stornierungen sowie über 
Abschlussbuchungen. Dazu zählen auch Eigenbelege der Gemeinde, wenn diese aufgrund entstandener Ge-
schäftsvorfälle erstellt werden müssen. 
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3.1.3 Die Erfassung der Belege 
 
Die Bearbeitung und Verarbeitung der Belege in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung erfordert grundsätzlich 
eine sachgerechte Aufbereitung für die Durchführung der Buchungen. Zu einer solchen Vorbereitung gehört z. B. 
die Prüfung der Belege auf ihre sachliche und rechnerische Richtigkeit. Bei mehreren verfügbaren Belegen zu 
einem gemeindlichen Geschäftsvorfall ist zu entscheiden, welcher Beleg der Buchung zugrunde gelegt wird. In 
diesem Rahmen müssen jederzeit eine Zuordnung der Belege zur betreffenden Buchung und ein späteres Wie-
derauffinden möglich sein. Die gemeindlichen Belege werden deshalb i.d.R. mit einer fortlaufenden Nummer 
versehen, insbesondere bei Sammelbuchungen. Auf dem Beleg kann mithilfe eines Kontierungsstempels bereits 
der Buchungssatz angegeben werden, ggf. auch dass betreffende Konto. Der sachgerechte Umgang mit den 
gemeindlichen Belegen erfordert nach der Buchung eine geeignete Sortierung und Aufbewahrung der Belege. 
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Hinweise auf den Buchungsbelegen): 
 
Durch die Vorschrift wird ausdrücklich bestimmt, dass die Buchungsbelege der Gemeinde sachgerechte und 
notwendige Hinweise enthalten müssen, um eine Verbindung der Belege zu den Eintragungen in den Büchern 
der Gemeinde herstellen zu können. Um dieser Pflicht in ausreichendem Maße nachzukommen, kann z. B. ein 
Kontierungsstempel oder Buchungsstempel genutzt werden. Aus den mithilfe des Stempelabdrucks entstehenden 
Angaben, z. B. auf Rechnungen, Lieferscheinen, lässt sich dann eine Verbindung der Belege zu den Eintragun-
gen in den Büchern der Gemeinde herstellen. 
 
 Ein Zusammenhang zwischen dem Buchungsbeleg und dem jeweils betroffenen Posten der gemeindlichen Bi-
lanz oder der Position in der gemeindlichen Ergebnisrechnung sollte sich ebenfalls dabei herstellen lassen. Die 
Gemeinde ist dabei verpflichtet, ihre Buchungsbelege entsprechend geordnet und sicher innerhalb der festgeleg-
ten Fristen aufzubewahren. Die gemeindlichen Buchungsbelegen sollten deshalb auch sachbezogene Hinweise 
zur Sammlung und Aufbewahrung der örtlichen Belege enthalten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die ge-
meindlichen Belege bei Bedarf jederzeit in lesbarer Form zur Verfügung stehen müssen, unabhängig davon, in 
welcher Form die Belege von der Gemeinde aufbewahrt werden (vgl. § 58 GemHVO NRW). 
 
 
4. Zu Absatz 4 (Zulässige Buchungsmethoden): 
 
4.1 Zu Satz 1 (Örtliche Festlegung der Buchungsmethode): 
 
Die gemeindliche Finanzrechnung bildet mit der Ergebnisrechnung und der Bilanz der Gemeinde einen 
unverzichtbaren Bestandteil des gemeindlichen Jahresabschlusses. Mit ihr sollen die haushaltsjahrbezogenen 
Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde erfasst und nachgewiesen werden. Um dieses Ziel zu erreichen, 
müssen die Zahlungsbeträge aus den zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen der Gemeinde ermittelt werden. 
Die gemeindlichen Zahlungen für den Ausweis in der Finanzrechnung der Gemeinde dürfen dabei nicht durch 
eine indirekte Rückrechnung aus dem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresergebnis ermittelt werden.  
 
Die Ermittlung der Zahlungsbeträge aus den zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen der Gemeinde für den Aus-
weis in der Finanzrechnung ist daher nur auf dem Wege der direkten Ermittlung zulässig. Die direkte Ermittlung 
hat in ihren drei Varianten den Vorteil, dass sie exakte, unsaldierte Ergebnisse für die einzelnen gemeindlichen 
Zahlungsarten liefert (vgl. § 3 GemHVO NRW). Diese Gegebenheiten sind auch für die Meldepflichten der Ge-
meinde zur Finanzstatistik vorteilhaft. Sie entsprechen auch den Anforderungen internationaler Rechnungsle-
gungsstandards für den öffentlichen Sektor. Die Methoden der direkten Ermittlung unterscheiden sich im Wesent-
lichen nur hinsichtlich der kontentechnischen Zuordnung (vgl. Abbildung).  
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Abbildung 423 „Die Buchungsmethoden für die gemeindlichen Zahlungen“ 
 
Es ist sachgerecht, für die Gemeinde keine weiteren allgemeinen Festlegungen darüber zu treffen, auf welchem 
Buchungsweg der Bestand an gemeindlichen Finanzmitteln in der Finanzrechnung der Gemeinde am Ende des 
Haushaltsjahres zu ermittelt ist. In diese Bewertung wurde einbezogen, dass es auch von der in der Gemeinde 
eingesetzten Software bzw. der DV-Buchführung abhängt, wie das örtliche Buchungsgeschehen abläuft, welche 
Konten für die Bewirtschaftung der örtlichen Haushaltswirtschaft eingerichtet worden sind und wie gebucht wird. 
Die Gemeinde kann daher eigenverantwortlich eine Buchungsmethode festlegen.  
 
 
4.2 Zu Satz 2 (Keine indirekte Ermittlung des Jahresergebnisses): 
 
Die Buchungsmethoden für die direkte Ermittlung der gemeindlichen Zahlungen sind grundsätzlich als zulässig 
eingestuft worden. Die Gemeinde kann dadurch im Ergebnis sichere und genaue Daten in der gewünschten 
haushaltsrechtlichen Detaillierung nach einzelnen Ein- und Auszahlungsarten ermitteln. Durch die Vorschrift wird 
deshalb eine Ermittlung der in der gemeindlichen Finanzrechnung nachzuweisenden Zahlungen durch eine indi-
rekte Rückrechnung aus dem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresergebnis ausgeschlossen.  
 
Mit der Buchungsmethode der indirekten Ermittlung kann dagegen nur der Saldo aus den gemeindlichen Zahlun-
gen ermittelt werden. Es ist nicht möglich, die einzelnen Ein- und Auszahlungsarten darstellen, die zur Verände-
rung des Gesamtsaldos der Zahlungsmittel geführt haben. Die Buchungsmethode genügt daher nicht den Anfor-
derungen an den Detaillierungsgrad der gemeindlichen Finanzrechnung. Eine indirekte oder retrograde Ermittlung 
von Finanzdaten, die üblicherweise in der gemeindlichen Finanzrechnung enthalten sind, ist deshalb durch die 
rechtliche Regelung ausdrücklich ausgeschlossen worden.  
 
 
5. Zu Absatz 5 (Buchführung mithilfe automatisierter Datenverarbeitung): 
 
5.1 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Datenverarbeitung 
 
Bei der Buchführung mithilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) sind wie bei jeder anderen 
Buchführungsform die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) zu beachten. Es hängt dabei vom Grad 
der Integration der gemeindlichen Datenverarbeitung in die Geschäftsprozesse der Gemeinde ab, inwieweit auch 
die Grundsätze ordnungsmäßiger Datenverarbeitung (GoDV) unmittelbar zur Anwendung kommen müssen. Die 
Grundsätze bieten jedenfalls einen ausreichenden Anlass, die örtlichen Bestimmungen über den Geschäftsablauf 
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in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung näher auszugestalten (vgl. § 31 Absatz 2 Nummer 1 GemHVO NRW). In 
diesen Zusammenhang sind die GoDV einzuordnen, die werden nachfolgend aufgezeigt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Datenverarbeitung  
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Grundsatz  
der Sicherheit 

 
Im Rahmen der Sicherheit soll gewährleistet werden, dass der 
Zugriff auf die zu verarbeitenden Daten und die dafür eingesetzten 
Programme nur den dazu Berechtigten möglich ist, diese nicht 
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ten Daten möglich ist. 
   

Grundsatz  
der Funktionserfüllung 

 
Im Rahmen der Funktionserfüllung gilt, dass die DV-Buchführung 
auch die Buchführungsfunktionen, z.B. Belegfunktion, Journalfunk-
tion und Kontenfunktion, ohne Einschränkungen erfüllen kann.  
 

Grundsatz 
der Dokumentation 

 
Im Rahmen der Dokumentation müssen gewährleistet werden, dass 
der Aufbau und die Funktionsweise der DV-Verarbeitung für einen 
sachverständigen Dritten nachvollziehbar sind. Es muss möglich 
sein, eine Verbindung zwischen den Belegen, dem Journal und den 
Konten herzustellen. Auch Programmänderungen gehören dazu. 
 

Allgemeine  
Ordnungsmäßigkeit 

 
Für das DV-Buchführungssystem gilt auch die allgemeine Ord-
nungsmäßigkeit der Buchführung. Sie muss daher vollständig, 
richtig, zeitgerecht und für einen sachverständigen Dritten nachvoll-
ziehbar sein. 
 

Abbildung 424 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Datenverarbeitung“ 
 
Der gesamte Geschäftsprozess der Gemeinde wird i.d.R. durch die automatisierte Datenverarbeitung geprägt, 
wenn nicht sogar darauf ausgerichtet. Eine DV-gestützte Buchführung muss dabei einen sachlichen und zeitli-
chen Nachweis über alle buchführungspflichtigen Geschäftsvorfälle der Gemeinde ermöglichen. Die Aufstellung 
des gemeindlichen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Gemeinde können durch eine ordnungs-
gemäße Buchführung wesentlich unterstützt werden (vgl. §§ 95 und 116 GO NRW). Diese Grundsätze finden bei 
der gemeindlichen Buchführung mithilfe automatisierter Datenverarbeitung Anwendung, unabhängig davon, ob 
diese zentral oder dezentral, vollständig oder in besonderen Teilschritten erfolgt.  
 
Die Grundsätze wirken sich auch auf Prozesse außerhalb des eigentlichen Buchführungsbereichs aus, sofern 
buchführungsrelevante Daten erfasst, erzeugt, übermittelt oder verarbeitet werden. Die Gemeinde muss daher 
unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse die notwendigen organisatorischen und technischen Maßnah-
men ergreifen, die geeignet sind, die Sicherheit der für die gemeindliche Haushaltswirtschaft relevanten Daten 
und IT-Systeme auf Dauer zu gewährleisten. Sie muss zudem die örtlichen Maßnahmen so umsetzen, dass Risi-
ken zulasten der Gemeinde möglichst ausgeschlossen werden können. 
 
 
5.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme 
 
Durch die GoB wird der Gemeinde kein bestimmtes Buchführungssystem für ihre Finanzbuchhaltung vorge-
schrieben. Vielmehr entspricht ein gemeindliches Buchführungssystem dann den GoB, wenn es so beschaffen 
ist, dass es einen Überblick über die gemeindlichen Geschäftsvorfälle und die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage der Gemeinde vermitteln kann. Außerdem müssen sich die gemeindlichen Geschäftsvorfälle in 
ihrer Entstehung und sachlichen Zuordnung bzw. Abwicklung durch die Gemeinde nachverfolgen lassen.  
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Zur Präzisierung der GoB im Rahmen der DV-Buchführung sind die „Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter 
Buchführungssysteme“ (GoBS) entwickelt worden. Diese Grundsätze beschreiben die Maßnahmen, die von der 
Gemeinde als Buchführungspflichtige umzusetzen sind. Sie sollen sicherzustellen, dass die Buchungen und 
sonstigen Aufzeichnungen vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden. Die Grundsätze 
sind im Rahmen des Abgaben- bzw. Steuerrechts bekannt gemacht worden (vgl. Anlage eines BMF-Schreiben 
vom 07.11.1995; BStBl. I 1995 S. 738). Sie werden nachfolgt aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
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Anwendungsbereich 

 
Die zu führenden Bücher und sonstigen Aufzeichnungen können auf Datenträ-
ger geführt werden, wenn das Verfahren den GoB entspricht. Die Ordnungs-
mäßigkeit ist nach den gleichen Maßstäben zu beurteilen wie bei einer manuell 
erstellten Buchführung, denn bei beiden finden die GoB Anwendung. 
. 

Beleg-, Journal- und 
Kontenfunktion 

 
Einen sachlichen und zeitlichen Nachweis über die buchführungspflichtigen 
Geschäftsvorfälle hat auch die DV-Buchführung zu erbringen. Dabei muss die 
Nachvollziehbarkeit durch die Beachtung der Beleg-, Journal- und Kontenfunk-
tion gewährleistet werden. Dabei kommt der Belegfunktion eine Beweiskraft, 
der Journalfunktion die Aufgabe der Protokollierung und der Kontenfunktion 
die Trennung nach Sach- und Personenkonten zu. 
 

Buchung 
 
Die Geschäftsvorfälle müssen nach einem Ordnungsprinzip vollständig, richtig, 
zeitgerecht und zutreffend erfasst und gespeichert werden.  
 

Internes Kontrollsystem 

 
Das interne Kontrollsystem stellt die Gesamtheit aller aufeinander abgestimm-
ten und miteinander verbundenen Kontrollen, Maßnahmen und Regelungen 
dar. Diese müssen der Sicherung des Vermögens und der Informationen, der 
Bereitstellung zutreffender Aufzeichnungen und der betrieblichen Geschäftstä-
tigkeit durch Auswertung und Kontrolle dienen. Damit muss ein Überblick über 
die wirtschaftliche Lage ermöglicht und die Gesetz- und Satzungsmäßigkeit 
von Buchführung und Jahresabschluss sichergestellt werden. 
 

Datensicherheit 

 
Die Abhängigkeit von gespeicherten Informationen erfordert ein Datensicher-
heitskonzept. Dieses ist nur wirksam umsetzbar, wenn bekannt ist, was, wo-
gegen, wie lange und wie zu sichern ist, z.B. gegen Verlust, unberechtigte 
Veränderungen, unberechtigte Kenntnisnahme. Außerdem müssen z. B. wirk-
same Zugriffs- und Zugangskontrollen gewährleistet werden. 
 

Dokumentation 
und Prüfbarkeit 

 
Die DV-Buchführung muss hinsichtlich ihrer formellen und sachlichen Richtig-
keit in angemessener Zeit von einem sachverständigen Dritten prüfbar sein. 
Dabei müssen aus der Verfahrensdokumentation der Inhalt und Aufbau sowie 
der Ablauf des Buchungsverfahrens vollständig ersichtlich sein.  
 

Aufbewahrungsfristen 

 
Bei einer DV-Buchführung bedarf es der Aufbewahrung der Belege und aller 
sonstigen Unterlagen. Dabei ist es von ihrer Art abhängig, ob sie dauernd, 
sechs oder zehn Jahre aufzubewahren sind. Für die Aufbewahrung kommen 
Bild- und andere Datenträger in Betracht. 
 

 
Wiedergabe 

der auf Datenträgern 
geführten Unterlagen 

 
Bei einer DV-Buchführung ist zu gewährleisten, dass die gespeicherten Bu-
chungen sowie die dazu notwendigen Arbeitsanweisungen und sonstigen 
Organisationsunterlagen innerhalb einer angemessenen Frist lesbar gemacht 
werden können. Dabei muss die Wiedergabe der Inhalte der auf den Datenträ-
gern gespeicherten Unterlagen nachprüfbar sein. 
 

Verantwortlichkeiten 
 
Bei der DV-Buchführung erstreckt sich die Verantwortlichkeit auf den Einsatz 
von selbst- und auch von fremderstellten DV-Buchführungssystemen auf den 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 27 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1708 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme  

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 
Buchführungspflichtigen. Bei einer Fremderstellung muss die Einhaltung der 
Maßgaben von GoB und GoBS für die Buchhaltung und den Jahresabschluss 
vertraglich und durch Kontrollen gesichert werden. 
   

Abbildung 425 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme)“ 
 
Für die Gemeinde besteht zudem die haushaltsrechtliche Pflicht, im Rahmen ihrer DV-Buchführung nur fachlich 
geprüfte Programme und freigegebene Verfahren einzusetzen. Sie muss außerdem die Verwaltung ihrer Informa-
tionssysteme und automatisierten Verfahren von der fachlichen Sachbearbeitung der gemeindlichen Geschäfts-
vorfälle und von der Erledigung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung verantwortlich abgrenzen. Aus diesen 
Grundlagen für die gemeindliche Finanzbuchhaltung können sich ggf. Zielkonflikte für die gemeindliche DV-
Buchführung ergeben. Es ist deshalb bei der örtlichen Ausgestaltung der gemeindlichen Buchführung notwendig, 
bei konkurrierenden Sachverhalten eine Abwägung vor der Entscheidung vorzunehmen. 
 
 
5.3 Die einzuhaltenden Maßgaben bei einer DV-Buchführung 
 
5.3.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Mit den im Einzelnen benannten Vorgaben in der Vorschrift (Nummern 1 bis 10) sind unter Berücksichtigung der 
GoBS wichtige Grundlagen und Kriterien für die gemeindliche DV-Buchführung haushaltsrechtlich bestimmt wor-
den. Diese Maßgaben für die DV-Buchführung sind bei der Einrichtung einer solchen Buchführung sowie bei der 
laufenden Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses 
zu beachten. Sie gelten auch bei der dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer 
Sondervermögen beachten. Die örtliche Rechnungsprüfung der Gemeinde hat diese Vorgaben daher auch bei 
ihren Prüfungen zu berücksichtigen (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 GO NRW).  
 
Für diese Geschäftsvorfälle sind durch die Gemeinde ggf. besondere Anforderungen zu bestimmen, denn elekt-
ronische Dokumente können i.d.R. nur dann eine Rechtswirksamkeit entfalten, wenn diese Dokumentenform von 
der Gemeinde anerkannt ist. Das einzelne Dokument muss dabei für die Bearbeitung bei der Gemeinde geeignet 
sein. Die Gemeinde muss zuvor bestimmt haben, ob sie solche Dokumente anerkennt und welches Verfahren zur 
Anwendung kommen soll, um die Echtheit der Daten sowie den Absender zu gewährleisten. So kann z.B. festge-
legt werden, dass das Dokument mit einer qualifizierten Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen ist oder 
der elektronische Identitätsnachweis des Personalausweises genutzt werden kann. Es kann aber auch ein ande-
res sicheres Verfahren bestimmt werden. 
 
Bei fristbezogenen Dokumenten bedarf es auch der Erfassung des genauen Zeitpunktes des Eingangs des Do-
kumentes bei der Gemeinde, sodass für diese Dokumente z.B. ein Vermerk mit einem elektronischen Zeitstempel 
erforderlich wird. Sofern Geschäftsvorfälle bei der Gemeinde nur in elektronischer Form ausgeführt werden, muss 
örtlich festgelegt werden, ob die Gemeinde ihre Entscheidungen und Verfügungen auch nur in elektronischer 
Form erlässt und in welcher Form ein solcher Vorgang mit dem Namen des Bearbeiters zu versehen ist. Im Zu-
sammenhang mit einer DV-Buchführung muss geklärt werden, wie mit elektronischen Dokumenten umzugehen 
ist, die mittels Datenfernübertragung bei der Gemeinde eingehen und als gemeindliche Geschäftsvorfälle zu 
bearbeiten sind.  
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5.3.2 Die Maßgaben im Einzelnen 
 
5.3.2.1 Zu Nummer 1 (Programmprüfung und Freigabe von Verfahren): 
 
5.3.2.1.1 Die Programmprüfung vor Einsatz der DV-Buchführung 
 
Die Einhaltung der GoBS bei einer gemeindlichen DV-Buchführung bedingt, dass die für die Buchführung vorge-
sehenen Programme vor ihrer Anwendung fachlich geprüft wurden und die Verfahren freigegeben wurden. Die 
Prüfung der gemeindlichen Programme vor ihrer Anwendung ist dabei der örtlichen Rechnungsprüfung als Auf-
gabe zugewiesen worden (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 6 GO NRW). Damit die gesetzlich bestimmte DV-
Programmprüfung ordnungsgemäß vollzogen wird, müssen alle relevanten Systemkomponenten, Verfahrensin-
halte, der Funktionalitäten, die Datenqualität und Datensicherheit sowie die Datendokumentation zum Gegen-
stand der Prüfung gemacht werden.  
 
Bei der gemeindlichen Programmprüfung müssen aber auch die GoB beachtet werden. Es hängt dabei vom Grad 
der vorgesehenen Integration der gemeindlichen Datenverarbeitung in die Geschäftsprozesse der Gemeinde ab, 
inwieweit die GoDV sich unmittelbar auswirken. Auch die DV-gestützte Buchführung der Gemeinde muss einen 
sachlichen und zeitlichen Nachweis über alle buchführungspflichtigen Geschäftsvorfälle erbringen. Daher wird 
auch das Kontrollgefüge der automatisiert ausgeführten finanzbuchhalterischen Tätigkeiten, d.  h. die Eingabe, 
Verarbeitung und Ausgabe sowie die Aufbewahrung von Daten einschließlich der Zugriffs- und Bearbeitungsrech-
te in die Programmprüfung einzubeziehen sein. Soweit von der Gemeinde erworbene Programme bereits durch 
andere Stellen geprüft worden sind, sollen die aus dieser Prüfung entstandenen Prüfungsergebnisse in die örtli-
che Anwendungsprüfung der Gemeinde einbezogen werden. 
 
Die gemeindliche Programmprüfung dient aber auch dazu, dass von der Gemeinde geeignete organisatorische 
und technische Maßnahmen bei der DV-Buchführung gestaltet und umsetzt werden. Die gemeindlichen Maß-
nahmen müssen dabei geeignet sein, die Sicherheit der für die gemeindliche Haushaltswirtschaft relevanten 
Daten und IT-Systeme zu gewährleisten und Risiken zulasten der Gemeinde möglichst auszuschließen. Die Art 
und der Umfang der erforderlichen Prüfungshandlungen sind dabei insbesondere von der Wesentlichkeit des 
Programms im Rahmen des von der Gemeinde für ihre Finanzbuchhaltung eingesetzten IT-Systems und von der 
Komplexität des Programmablaufs bzw. des örtlichen IT-Systems abhängig. Sie können auch durch besondere 
örtliche Fallgestaltungen ausgelöst werden, bei denen eine richtige und vollständige Verarbeitung der für die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft erforderlichen Daten nicht gewährleistet werden kann. 
 
 
5.3.2.1.2 Die Freigabe von Verfahren für den Einsatz in der DV-Buchführung 
 
Die Einhaltung der GoBS durch die Gemeinde bedingt auch, dass für die gemeindliche DV-Buchführung vorge-
sehene Verfahren vor ihrem Einsatz zur Anwendung freizugeben sind. Einer Freigabe soll regelmäßig eine Prü-
fung durch die örtlich Verantwortlichen vorausgehen, dass das Verfahren den für die Erfüllung der gemeindlichen 
Aufgabe geltenden sachlichen sowie den ggf. speziellen fachlichen Anforderungen, aber auch den örtlichen Ar-
beitsabläufen sowie den haushaltsrechtlichen Vorgaben und den GoBS entspricht. In diesem Sinne ist grundsätz-
lich die Durchführung einer funktionsbezogenen und einer anwendungsbezogenen Prüfung geboten. 
 
Die Freigabe setzt ferner voraus, dass durch Nachweise über die DV-Programmprüfung sowie durch sachliche 
unter der Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse gestaltete Probeläufe ausreichend die Ordnungsmäßigkeit des 
Verfahrens belegt wird (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 6 GO NRW). Dazu gehört i.d.R., dass vor der Freigabe des 
Verfahrens der genaue Einsatzbereich und die Anwender- sowie die anderen Zugangsberechtigungen festgelegt 
wurden. Die Gemeinde muss bei der Freigabe von Verfahren der DV-Buchführung die notwendige Datensicher-
heit und den ordnungsmäßigen Verfahrensablauf für ihren Geschäftsablauf dauerhaft gewährleisten.  
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5.3.2.2 Zu Nummer 2 (Ordnungsmäßige Datenerfassung): 
 
Die Gemeinde hat unter Einbeziehung der GoBS sicherzustellen, dass die aus ihren Geschäftsvorfällen entste-
henden haushaltswirtschaftlichen Daten in der gemeindlichen DV-Buchführung vollständig und richtig erfasst, 
eingegeben, verarbeitet und ausgegeben werden. Die buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle der Gemeinde müs-
sen daher in ihrer Entstehung und Abwicklung nachverfolgen lassen. Außerdem muss der gemeindliche Bu-
chungsablauf so gestaltet werden, dass sich ein sachverständiger Dritter innerhalb einer angemessenen Zeit 
einen Überblick über die Verarbeitung und Bearbeitung der gemeindlichen Daten verschaffen kann.  
 
 
5.3.2.3 Zu Nummer 3 (Nachvollziehbarkeit der Anwendungen): 
 
Die GoBS erfordern, aufgrund der gemeindlichen DV-Buchführung nachvollziehbar zu dokumentieren, wer, wann, 
welche Daten eingegeben oder verändert hat. Diese Sachlage beinhaltet, dass die für eine ordnungsmäßige DV-
Buchung erforderlichen fachlichen und technischen Merkmale vorhanden sowie plausibel und kontrollierbar sein 
müssen. Mit der Einhaltung der Maßgaben soll erreicht werden, dass die haushaltsrechtlich vorgesehenen zeitli-
chen und sachlichen Auswertungen möglich sind. Ggf. bieten sich für die Gemeinde weitere örtliche Merkmale in 
Abhängigkeit von den von der Gemeinde bestimmten Verfahren an.  
 
Zur Nachvollziehbarkeit der fachlichen und technischen Anwendungen in der DV-Buchführung sollte eine örtliche 
Verfahrensdokumentation vorhanden sein. Das Erfordernis der Nachvollziehbarkeit der Anwendungen beinhaltet 
dabei i.d.R. auch, dass die Berechtigungen für die getätigten Anwendungen gleichfalls verfügbar zu halten sind. 
Bei diesen Gegebenheiten wird es auch zu einem späteren Zeitpunkt noch nachvollziehbar, ob es ggf. unbefugte 
Eingriffe in die gemeindliche DV-Buchführung gegeben hat. Diese gemeindlichen Geschäftsunterlagen gehören 
auch zu den aufzubewahrenden Unterlagen (vgl. § 58 GemHVO NRW). 
 
 
5.3.2.4 Zu Nummer 4 (Verhinderung eines unbefugten Eingriffs): 
 
Mit der Einhaltung der GoBS durch die Gemeinde soll auch erreicht werden, dass möglichst keine unbefugten 
Eingriffe in die gemeindliche DV-Buchführung erfolgen. Für den Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung 
müssen deshalb auf den einzelnen gemeindlichen Beschäftigten zugeschnittene Berechtigungen vergeben wer-
den. Er kann im Rahmen der von ihm zu erledigenden dienstlichen Fachaufgaben bzw. den aufgabenbezogenen 
Tätigkeit als Anwender tätig sein. Es soll dabei sichergestellt werden, dass in der gemeindlichen DV-Buchführung 
keine Buchungen oder andere Eingaben unter einer fremden Benutzerkennung erfolgen. Die Ausgestaltung der 
Berechtigungen für die einzelnen Beschäftigten kann daher bereits zur Verhinderung eines unbefugten Eingriffs in 
die gemeindliche DV-Buchführung beitragen. 
 
 
5.3.2.5 Zu Nummer 5 (Verhinderung des Verlustes und der Veränderung von Daten): 
 
Die Gemeinde muss unter Beachtung der GoBS sicherstellen, dass die in ihrer DV-Buchführung gespeicherten 
Daten nicht verloren gehen und nicht unbefugt durch Dritte verändert werden können. Das Risiko des Verlustes 
gemeindlicher Daten erfordert besondere Sicherungsmaßnahmen von der Gemeinde. Für die Verhinderung der 
Veränderung von gemeindlichen Daten muss die Gemeinde prüfen, welche zusätzlichen Maßnahmen zu den 
örtlichen Maßnahmen erforderlich sind, die bereits zur Verhinderung eines unbefugten Eingriffs in die gemeindli-
che DV-Buchführung durchgeführt worden sind. Dazu gehört, die Buchungsdaten so zu speichern, dass diese 
nicht mehr verändert werden können. 
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Es ist dabei die Aufgabe jeder Gemeinde, die notwendigen örtlichen Sicherheitsvorkehrungen eigenverantwortlich 
zu bestimmen und umzusetzen. Dazu gehören z. B. eine systematische Ordnung und eine eindeutige Kenn-
zeichnung der genutzten Speichermedien. Ebenso dient die Erstellung eines Aufbewahrungsverzeichnisses mit 
Aufbewahrungsort, Dateninhalten sowie Beginn und Ende der Aufbewahrung (Aufbewahrungsfristen) dem Schutz 
gegen den Verlust von gemeindlichen Daten bzw. haushaltswirtschaftlichen Unterlagen.  
 
 
5.3.2.6 Zu Nummer 6 (Lesbarhalten der gespeicherten Daten):  
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, ihre Geschäftsunterlagen langfristig aufzubewahren. Die Aufbewahrung von ge-
meindlichen Unterlagen dient dabei dem Zweck, diese jederzeit für Kontrollzwecke verfügbar zu halten und eine 
Einsichtnahme zu ermöglichen. Nur dann lassen sich das haushaltswirtschaftliche Handeln und die wirtschaftliche 
Lage der Gemeinde später nachvollziehen. Die Gemeinde muss deshalb bei der Sicherung der Bücher, der Bele-
ge und der sonst erforderlichen Aufzeichnungen auf Datenträger oder Bildträger sicherstellen, dass die Inhalte 
während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit innerhalb einer angemessenen Frist lesbar gemacht werden 
können (vgl. § 58 GemHVO NRW). Die Gemeinde hat dazu die notwendigen technischen Maßnahmen unter 
Einhaltung der GoBS und der haushaltsrechtlichen Vorgaben umzusetzen.  
 
 
5.3.2.7 Zu Nummer 7 (Protokollierung in der DV-Buchführung):  
 
Die Sicherung und Kontrolle der Verfahren in der DV-Buchführung erfordert von der Gemeinde einerseits den 
Erlass von örtlichen Vorschriften (vgl. § 31 Absatz 2 Nummer 2 GemHVO NRW). Andererseits muss die Gemein-
de aber auch sachgerechte technische Maßnahmen für die gemeindliche DV-Buchführung umsetzen, damit die 
vorgenommenen Berichtigungen der Bücher der Gemeinde protokolliert und die Protokolle wie Belege aufbewahrt 
werden. Diese Sicherungspflicht im Sinne der GoBS beginnt bereits mit der haushaltsrechtlichen Vorgabe, dass 
eine fehlerhafte Buchung nicht zu löschen, sondern die Fehlerhaftigkeit durch eine Stornobuchung zu beseitigen 
ist. Die Erstellung von Protokollen für solche Buchungen soll daher die Nachvollziehbarkeit und Prüfbarkeit von 
Berichtigungen in den Büchern der Gemeinde gewährleisten. Solche Protokolle werden dabei wegen ihrer Bedeu-
tung den gemeindlichen Belegen gleichgestellt und unterliegen daher auch den dafür geltenden Aufbewahrungs-
fristen nach § 58 GemHVO NRW.  
 
 
5.3.2.8 Zu Nummer 8 (Nachprüfbarkeit der elektronischen Signaturen): 
 
Zur Sicherung und Kontrolle der Verfahren in der DV-Buchführung der Gemeinde gehört auch die Nachprüfbar-
keit der elektronischen Signaturen. Die in der gemeindlichen DV-Buchführung verwendeten elektronischen Signa-
turen müssen mindestens während der Dauer der Aufbewahrungsfristen nachprüfbar sein. Diese Vorgabe hat 
ihren Ursprung in der Möglichkeit, bei gemeindlichen Geschäftsvorfällen, die im automatisierten Verfahren abge-
wickelt werden, die notwendige Unterschrift eines Verantwortlichen durch eine elektronische Signatur zu erset-
zen. Die GoBS unterstützen diese Vorgabe. 
 
Als elektronische Signaturen werden Daten in elektronischer Form bezeichnet, die anderen elektronischen Daten 
beigefügt oder logisch mit ihnen verknüpft sind und die zur Authentifizierung dienen. Dadurch wird die elektroni-
sche Bestätigung der Bearbeitung eines gemeindlichen Geschäftsvorfalls durch den Beschäftigten eindeutig und 
unverwechselbar dokumentiert. In diesem Zusammenhang ist auch das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG 
NRW) zu beachten, in dem durch § 3a (Elektronische Kommunikation) bestimmt wird, dass das elektronische 
Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen ist.  
 
Im Rahmen DV-Buchführung kann die Gemeinde den Einsatz elektronischer Signaturen zulassen. Sie muss dazu 
eigenverantwortlich entscheiden, ob eine "fortgeschrittene elektronische Signatur" oder eine qualifizierte elektro-
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nische Signatur zur Anwendung kommen soll (vgl. § 2 Nummer 2 und 3 SiG). Sie hat dabei zu beachten, dass 
dieser Sachverhalt zum Gegenstand der örtlichen Vorschriften gemacht werden muss, die von der Bürgermeiste-
rin oder dem Bürgermeister zu erlassen sind (vgl. § 31 Absatz 2 Nummer 2.5 GemHVO NRW).  
 
 
5.3.2.9 Zu Nummer 9 (Aufbewahrung der Dokumentationen der DV-Buchführung): 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, bei der Buchführung mithilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) 
sicherzustellen, dass die Unterlagen, die für den Nachweis der richtigen und vollständigen Ermittlung der Ansprü-
che oder Zahlungsverpflichtungen erforderlich sind, bis zum Ablauf der haushaltsrechtlichen Aufbewahrungsfrist 
verfügbar bleiben (vgl. § 58 GemHVO NRW). Diese Vorgabe gilt ebenso für die gemeindlichen Unterlagen über 
die ordnungsgemäße Abwicklung der Buchführung und des Zahlungsverkehrs. Bei einer DV-Buchführung gehört 
auch das Verzeichnis über den Aufbau der Datensätze sowie die Dokumentation der eingesetzten Programme 
und Verfahren dazu.  
 
Aus Sicherheitsgründen sowie für Auskunfts- und Prüfungszwecke muss von der Gemeinde auch sichergestellt 
sein, dass die Dokumentationen sowie die Programme und Programmdokumentationen, sofern sie für die Les-
barkeit der gemeindlichen Unterlagen in dieser Zeit erforderlich sind, aufbewahrt werden. Die Dokumentationen 
sowie die Programme und Programmdokumentationen unterliegen daher, abhängig von den mit ihnen erstellten 
haushaltswirtschaftlichen Unterlagen, den für die Gemeinde jeweils bestimmten Aufbewahrungsfristen (vgl. § 58 
Absatz 2 GemHVO NRW). Die Unterlagen über die gemeindliche DV-Buchführung sind daher entweder dauernd, 
zehn Jahre oder sechs Jahre von der Gemeinde aufzubewahren, soweit nicht im Einzelfall und aus örtlichen 
Gründen eine längere Aufbewahrungszeit geboten ist.  
 
In Anlehnung an die Festlegung über den Beginn der Aufbewahrungsfristen für die Geschäftsunterlagen der Ge-
meinde sollen die Aufbewahrungsfristen für die Dokumentationen sowie die Programme und Programmdokumen-
tationen einer DV-Buchführung ebenfalls mit Ablauf des Haushaltsjahres beginnen, in dem die Gemeinde das 
automatisierte Verfahren letztmalig für die Erstellung der entsprechenden Unterlagen eingesetzt hat. Es können 
dabei auch unterschiedliche Aufbewahrungsfristen entstehen, z. B. wenn von der Gemeinde eine dezentral ge-
führte Finanzbuchhaltung in eine zentrale Finanzbuchhaltung umgewandelt wird und Teile der bisherigen DV-
Buchführung aufgegeben werden. 
 
 
5.3.2.10 Zu Nummer 10 (Trennung zwischen Verwaltung und Aufgabenbearbeitung): 
 
Die Vorschrift enthält die ausdrückliche Regelung, dass bei der Gemeinde die Verwaltung von Informationssys-
temen und automatisierten Verfahren von der fachlichen Sachbearbeitung und der Erledigung von Aufgaben der 
Finanzbuchhaltung verantwortlich abzugrenzen ist. Diese Vorgaben entstehen aus der Pflicht jeder Gemeinde, 
die Aufgaben der Finanzbuchhaltung ordnungsgemäß und sicher zu erledigen (vgl. § 93 GO NRW). Sie bestehen 
auch aus Gründen der Datensicherheit und des Datenschutzes.  
 
Für diese Trennung sind der Gemeinde keine detaillierten Standards, z. B. in Form von landeseinheitlichen Orga-
nisations- und Arbeitsvorgaben, vorgegeben worden. Der Gesetzgeber hat die fachliche und organisatorische 
Festlegung der Trennung in die Verantwortung der Gemeinde gelegt. Die Gemeinde kann somit in diesem fachli-
chen Bereich selbst über ihre Geschäftsprozesse und die Aufgabenerledigung entscheiden. Sie soll dabei die 
örtlichen Gegebenheiten und Verhältnisse angemessen berücksichtigen und muss aber auch in entsprechender 
Weise die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Zur Sicherstellung dieser haushaltsrechtlich gebotenen 
Trennung sind unterschiedliche örtliche Maßnahmen erforderlich. Nachfolgend werden einige Maßnahmen bei-
spielhaft aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
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Die Trennung zwischen IT-Aufgaben und Sachbearbeitung 
 

 
-  Die IT-Aufgaben sollen anderen Organisationseinheiten in der gemeindlichen Verwaltung zugeordnet 

werden als den fachlich zuständigen Organisationseinheiten. 
 
 
-  Beschäftige der Gemeinde sollen entweder für IT-Aufgaben oder in der fachlichen Sachbearbeitung 

eingesetzt werden. 
 
 
-  Die Verwaltung von Informationssystemen und automatisierter Datenverarbeitung soll organisato-

risch, personell und räumlich eigenständig geführt werden. 
 
 
-  Beschäftigen der Gemeinde soll nicht gleichzeitig die Kontrolle und Überwachung von IT-Aufgaben 

Verwaltung und von fachlicher Sachbearbeitung obliegen. 
 
 
-  Beschäftigen mit IT-Aufgaben sollen nicht Aufgaben der Finanzbuchhaltung übertragen werden. 
 

 
-  Die räumliche Eigenständigkeit soll eine Trennung der Arbeitsräume und der Datenverarbeitungs-

strukturen umfassen, einschließlich der Datenverarbeitungsanlagen. 
 

Abbildung 426 „Die Trennung zwischen IT-Aufgaben und Sachbearbeitung“ 
 
Solche Bedingungen zur aufgabenbezogenen Trennung müssen zum Gegenstand von örtlichen Vorschriften 
gemacht werden, die von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister zu erlassen sind (vgl. § 31 Absatz 2 
Nummer 2.7 GemHVO NRW). Die Gemeinde soll dadurch die Umsetzung in organisatorischer, personeller und 
räumlicher Hinsicht gewährleisten und ausreichend dokumentieren. 
 
 
5.3.3 Die Errichtung elektronischer Geschäftsunterlagen  
 
Die Gemeinde hat vielfach ihren Geschäftsprozess vollständig auf eine elektronische Abwicklung umgestellt. Die 
gemeindliche Buchführung muss in der Lage sein, diese elektronischen Geschäftsunterlagen zu verarbeiten. Es 
muss dabei sichergestellt werden, dass dadurch kein anderes haushaltswirtschaftliches Ergebnis erzielt wird, als 
wenn die Gemeinde ihren Geschäftsprozess in Papierform abwickelt. Die Gemeinde muss auch bei elektroni-
schen Geschäftsunterlagen den Nachweis führen können, dass die gemeindlichen Ansprüche oder Zahlungsver-
pflichtungen richtig und vollständig ermittelt wurden. Sie muss zudem belegen, dass die dadurch veranlasste 
Buchführung und der Zahlungsverkehr ordnungsgemäß abgewickelt wurden.  
 
Die Gemeinde hat in diesem Rahmen eigenverantwortlich zu entscheiden, an welcher Stelle ihres Geschäftspro-
zesses sie ihre Geschäftsunterlagen in elektronischer Form errichtet, z. B. beim Zugang bei der Gemeinde. Ab 
diesem Zeitpunkt kann sie grundsätzlich für die weitere Verarbeitung in ihrer Finanzbuchhaltung und für die Auf-
bewahrung der Geschäftsunterlagen auf die Papierform verzichten. Die Gemeinde hat dann die elektronischen 
Geschäftsunterlagen bis zum Ablauf der dafür festgesetzten Aufbewahrungsfrist verfügbar zu halten. Die haus-
haltsrechtlichen Vorschriften stehen einer solchen Vorgehensweise nicht entgegen.  
 
Die Verpflichtung zur Aufbewahrung beinhaltet dabei jedoch nicht, dass die Gemeinde ihre Geschäftsunterlagen 
nur in der elektronischen Form aufbewahren darf, in der ihr die Unterlagen zugegangen sind. Sie hat bei der 
Errichtung von Geschäftsunterlagen in elektronischer Form lediglich aus Sicherheitsgründen sowie für Auskunfts- 
und Prüfungszwecke sicherzustellen, dass die haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde innerhalb der 
laufenden Verarbeitung und der verbindlichen Aufbewahrungsfristen in unveränderter Form verfügbar sind und 
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lesbar gemacht und nicht gelöscht oder vernichtet werden können. Es kann dabei auch eine Übernahme auf 
andere elektronische Datenträger oder Bildträger in Betracht kommen. Durch die Übernahme dürfen jedoch der 
Wert und die Aussagekraft der übertragenen Unterlagen nicht beeinträchtigt werden. 
 
 
5.4 Die Berücksichtigung des Datenschutzes 
 
Die Gemeinde trägt die Verantwortung für die Einhaltung des Datenschutzes bei der Erledigung der Aufgaben der 
gemeindlichen Finanzbuchhaltung. Bei dieser öffentlichen Verwaltungsaufgabe sind die Anforderungen an eine 
ordnungsgemäße Datenverarbeitung zu beachten (vgl. § 2 und 11 DSG NRW). Diese Verantwortung bleibt auch 
dann bei der Gemeinde, wenn diese ihre Finanzbuchhaltung durch Stellen außerhalb der Gemeindeverwaltung 
erledigen lässt. Die Verantwortung der Gemeinde beinhaltet dabei, dass die Gemeinde den Dritten unter beson-
derer Berücksichtigung seiner Eignung für die Gewährleistung der notwendigen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen (vgl. § 10 DSG NRW) sorgfältig auszuwählen hat. Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei 
erforderlichenfalls ergänzende Weisungen zu technischen und organisatorischen Maßnahmen und etwaige Un-
terauftragsverhältnisse festzulegen sind. 
 
Der Dritte, der z. B. gemeindliche Buchungsaufgaben übernimmt, trägt dabei die Verantwortung für die ordnungs-
gemäße Erledigung der übernommenen Aufgabe regelmäßig im Rahmen des abgeschlossenen Geschäftsbesor-
gungsvertrages. Er wird, abhängig von der örtlichen Gestaltung der vertraglichen Übertragung, mit der Wahrneh-
mung einer öffentlichen Aufgabe betraut. Der Dritte hat auch die Anforderungen an die Datenverarbeitung zu 
beachten, weil er gemeindliche Verwaltungsaufgaben erledigt (vgl. § 2 und 11 DSG NRW). In den Fällen, in de-
nen die Gemeinde externe Personen und Stellen mit der Wartung und Systembetreuung von Einrichtungen zur 
automatisierten Datenverarbeitung beauftragen will, hat sie diese sorgfältig auszuwählen. Sie muss beachten, 
dass diese Personen und Stellen den Regelungen für die Datenverarbeitung im Auftrag unterliegen (vgl. § 11 
Absatz 4 DSG NRW). Die Dritten müssen die notwendige fachliche Qualifikation und Zuverlässigkeit aufweisen.  
 
Die Gemeinde als Auftraggeber hat daher vor Beginn der Arbeiten sicherzustellen, dass der Auftragnehmer per-
sonenbezogene Daten nur zur Kenntnis nehmen kann, soweit dies unvermeidlich ist. Diese Vorgabe gilt auch für 
die Kenntnisnahme von Daten, die Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen unterliegen. Der Dritte hat der 
Gemeinde als Auftraggeber zuzuordnende personenbezogene Daten unverzüglich nach Erledigung des Auftra-
ges zu löschen und die Maßnahmen zu dokumentieren. Zum Zweck der Datenschutzkontrolle sind diese Unterla-
gen drei Jahre aufzubewahren. 
 
 
6. Zu Absatz 6 (Nachweispflicht für fremde Finanzmittel): 
 
6.1 Fremde Finanzmittel als durchlaufende Finanzmittel 
 
6.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde wickelt vielfach aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder freiwilliger Vereinbarungen auch Zahlungs-
geschäfte für andere Institutionen ab. Diese Geschäfte müssen dabei nicht zwingend auch die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde berühren. Die Gemeinde muss aber dafür Sorge tragen, dass ihr aus der Zah-
lungsabwicklung für Dritte keine unvertretbaren Aufwendungen entstehen, z. B. aus der rechtlich zwingenden 
Durchführung von Auszahlungen. Die Grundsätze für die ordnungsmäßige Buchführung erfordern auch in diesen 
Fällen einen geeigneten Nachweis der Geschäfte durch die Gemeinde. 
 
Die getroffene haushaltsrechtliche Regelung, dass für durchlaufende Finanzmittel gesonderte Nachweise von der 
Gemeinde zu führen sind, trägt dabei dem Umstand Rechnung, dass fremde Finanzmittel regelmäßig nicht im 
gemeindlichen Finanzplan veranschlagt werden (vgl. § 16 GemHVO NRW). Grundsätzlich gehören auch die 
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fremden Finanzmittel zu den im gemeindlichen Finanzplan zu veranschlagenden Einzahlungen und Auszahlun-
gen (vgl. § 11 Absatz 3 GemHVO NRW). Die gesonderte Regelung zu den fremden Finanzmitteln bei der Ge-
meinde lässt jedoch eine Ausnahme von der Veranschlagung zu.  
 
 
6.1.2 Der Ausweis der fremden Finanzmittel in der Finanzrechnung 
 
Im gemeindlichen Jahresabschluss sind die der Gemeinde von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzmittel aber 
in die gemeindliche Finanzrechnung aufzunehmen. Sie werden dabei nicht den gemeindlichen Finanzmitteln 
zugeschlagen, sondern gesondert nachgewiesen. In der Finanzrechnung muss daher der Bestand an fremden 
Finanzmitteln nachgewiesen werden, der sich noch im Verfügungsbereich der Gemeinde befindet, z. B. als liqui-
de Mittel auf gemeindlichen Bankkonten (vgl. § 39 Satz 5 GemHVO NRW).  
 
Durch eine Trennung zwischen den gemeindlichen und den fremden Finanzmitteln wird die notwendige Transpa-
renz und Nachvollziehbarkeit über die gemeindliche Liquidität geschaffen. Der Endbestand an gemeindlichen 
Finanzmitteln wird daher auch auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz unter dem gesonderten Posten „Liqui-
de Mittel“ angesetzt. Diese Vorgaben sind als sachgerecht anzusehen, da die gemeindliche Finanzrechnung 
neben dem Gesamtbestand an gemeindlichen Finanzmitteln zum Abschlussstichtag auch die Veränderungen des 
Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr aufzeigen muss.  
 
 
6.1.3 Die Arten der fremden Finanzmittel 
 
6.1.3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die fremden Finanzmittel, die bei der Gemeinde anfallen, können je nach der örtlichen Art der Wahrnehmung der 
Erledigung der Aufgaben bzw. nach der Art der Zahlungsabwicklung für andere Aufgabenträger in verschiedene 
Arten unterteilt werden. Die möglichen haushaltsmäßigen Arten der fremden Finanzmittel bei der Gemeinde wer-
den nachfolgend dargestellt (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Arten der fremden Finanzmittel 

 

1. 
 
Durchlaufende Finanzmittel 
 

2. 
 
Finanzmittel und andere öffentliche Haushalte 
 

3. 
 
Finanzmittel sonstiger Dritter 
 
Abbildung 427 „Die Arten der fremden Finanzmittel“ 

 
Die fremden Finanzmittel sind von der Gemeinde unabhängig von ihrer Art immer in die gemeindliche Finanz-
rechnung einzubeziehen. Sie führen zu kassenmäßig zu erfassenden Zahlungsvorgängen im Haushaltsjahr. Ggf. 
kann von der Gemeinde auch ein eigener Zahlungskreis eingerichtet werden, um eine bessere Abgrenzung zu 
den eigenen Finanzmitteln sicherzustellen. 
 
 
6.1.3.2 Der Begriff „durchlaufende Finanzmittel“ 
 
Im gemeindlichen Haushaltsrecht werden fremde Finanzmittel dann als "durchlaufende Finanzmittel" oder "durch-
laufende Gelder" bezeichnet, wenn diese Finanzmittel von Dritten bei der Gemeinde eingezahlt und von der Ge-
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meinde unmittelbar an Dritte weitergeleitet werden. Der Umgang mit diesen Finanzmitteln erfolgt deshalb nicht 
auf der Grundlage der Ermächtigungen des gemeindlichen Haushaltsplans, sondern aufgrund einer Veranlassung 
durch Dritte, die oftmals auch die Zahlungsbedingungen vorgeben, z. B. die Zahlungsart und die Zahlungsfrist. Zu 
solchen Vorgängen in der gemeindlichen Zahlungsabwicklung gehören u.a. die Entgegennahme und Weiterlei-
tung von Spenden, in Einzelfällen auch die Erhebung von Umlagen für Dritte. Durch diese Aufgabenerledigung für 
Dritte werden regelmäßig auch die Ressourcen der Gemeinde berührt.     
 
 
6.1.3.3 Fremde Finanzmittel und andere öffentliche Haushalte 
 
Zu den fremden Finanzmitteln zählen auch die Finanzmittel, die von der Gemeinde aufgrund rechtlicher Vorschrif-
ten unmittelbar in den Haushalt eines anderen öffentlichen Aufgabenträgers zu buchen sind. (einschließlich der 
ihr zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Finanzmittel). Derartige Zahlungen erfolgen aufgrund der Ermächti-
gungen fremder Haushalte, die von der Gemeinde haushaltsmäßig zu bewirtschaften sind, und nicht aus den 
Ermächtigungen des gemeindlichen Haushaltsplans heraus.  
 
Durch diese Aufgabenerledigung für Dritte werden aber auch die Ressourcen der Gemeinde berührt. Die Bewirt-
schaftung der fremden Finanzmittel kann unmittelbar mit der Buchung in einen fremden Haushalt oder in einem 
eigenständigen Rechnungskreis verbunden sein. In solchen Fällen sollte von der Gemeinde geklärt worden sein, 
wann die Bereitstellung von Zahlungsmittel bzw. die Zahlungen erfolgen müssen und wann die Abrechnung dar-
über vorzunehmen ist. Das vereinbarte Zahlungsverfahren muss die Gemeinde dabei in ihre Liquiditätsplanung 
einbeziehen. Sie sollte deshalb auch mit dem anderen öffentlichen Auftraggeber klären, wann und in welchem 
Umfang sie zur Leistung der fremden Auszahlungen ggf. Kredite zur Liquiditätssicherung zulasten des Auftrags-
gebers aufnehmen darf.  
 
 
6.1.3.4 Die Finanzmittel sonstiger Dritter 
 
Bei der Gemeinde vorhandene Finanzmittel, die in der Zahlungsabwicklung mit dem endgültigen Kostenträger 
oder mit einer anderen Institution, die unmittelbar mit dem endgültigen Kostenträger abrechnet, anstelle der Ge-
meinde vereinnahmt oder ausgezahlt werden, zählen auch zu den fremden Finanzmitteln. Derartige Zahlungen 
werden aufgrund der Ermächtigungen fremder Haushalte von der Gemeinde veranlasst, aber nicht durch die 
gemeindliche Zahlungsabwicklung ausgezahlt. Derartige Zahlungen werden vielfach von der Institution ausge-
führt, deren Haushalt von der Gemeinde bewirtschaftet wird oder von einer Zahlstelle, die von dieser Institution 
bestimmt worden ist. Durch eine solche Aufgabenerledigung werden die Ressourcen der Gemeinde berührt.  
 
 
6.1.4 Die Zahlungsabwicklung bei fremden Finanzmitteln 
 
Die Vorschrift enthält im Zusammenhang mit den Regelungen über fremde Finanzmittel bei der Gemeinde eine 
Ermächtigung für die Bürgermeisterin oder für den Bürgermeister, über die Erledigung von Zahlungsgeschäften 
für Dritte (Annahme und Auszahlungen von fremden Finanzmitteln) zu entscheiden. Dieser Vorbehalt stellt eine 
Ausprägung der gemeindlichen Selbstverwaltung dar. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann daher 
anordnen, dass fremde Finanzmittel angenommen oder geleistet werden dürfen. Eine solche Anordnung muss im 
Interesse der Gemeinde liegen. Es muss außerdem gewährleistet sein, dass die Abwicklung der Zahlungen mit 
fremden Finanzmitteln in die örtliche Prüfung der gemeindlichen Zahlungsabwicklung einbezogen wird. 
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6.2 Andere haushaltsfremde Vorgänge 
 
In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde auch für haushaltsfremde Vorgänge, die nicht durchlaufende Fi-
nanzmittel Dritter im Sinne der Vorschrift des § 16 GemHVO NRW betreffen, gesonderte Nachweise durch ihre 
Finanzbuchhaltung zu führen. Zu solchen Gegebenheiten können z. B. Geschäftsvorgänge bei der Gemeinde 
gehören, die im Rahmen von Amtshilfe oder im Namen Dritter ausgeführt werden. Zu den haushaltsfremden 
Vorgängen können auch Vorgänge zu zählen sein, die durch das bei der Gemeinde vorhandene Treuhandver-
mögen ausgelöst werden. Von der Gemeinde werden vielfach Vermögensgegenstände treuhänderisch gehalten 
und im eigenen Namen für fremde Rechnung verwaltet.  
 
Für die Gemeinde folgt aus ihrer Tätigkeit als Treuhänder für einen Dritten, dass sie gegenüber dem Treugeber 
für eine ordnungsgemäße Verwaltung des Treuhandvermögens haftet und daher auch darüber einen entspre-
chenden Nachweis zu führen hat. Es ist insgesamt aber auf eine haushaltsrechtliche Festlegung, welche Vorgän-
ge bei der Gemeinde als haushaltsfremde Vorgänge zu behandeln sind, verzichtet worden. Welche örtlichen 
Sachverhalte im Einzelfall tatsächlich zu haushaltsfremden Vorgängen bei der Gemeinde führen, ist daher von 
der Gemeinde eigenverantwortlich und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu entscheiden.  
 
 
7. Zu Absatz 7 (Buchführung und NKF-Kontenrahmen): 
 
7.1 Zu Satz 1 (Anwendung des NKF-Kontenrahmens): 
 
7.1.1 Die Zwecke des NKF-Kontenrahmens 
 
Das Prinzip des systematischen Aufbaus der gemeindlichen Buchführung sowie die Transparenz über das haus-
haltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde erfordern die Anwendung eines allgemein geltenden Kontenrahmens 
in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung. Der haushaltsrechtlich bestimmte NKF-Kontenrahmen stellt in diesem 
Sinne für die Gemeinde ein strukturiertes Ordnungsgerüst für deren Kontengruppierung in der gemeindlichen 
Finanzbuchhaltung dar. Der NKF-Kontenrahmen soll gleichzeitig auch die Aufstellung eines systematischen ört-
lich ausgeprägten Kontenplans durch die Gemeinde erleichtern. 
 
Der NKF-Kontenrahmen dient gleichzeitig als Grundlage und Modell für die örtliche Ausgestaltung der gemeindli-
chen Buchführung. Er spiegelt zudem das Drei-Komponentensystem des NKF wieder. In diesem buchungstech-
nischen Rahmen wird der Gemeinde noch ein ausreichender Spielraum bei der Kontengestaltung im Einzelnen 
gelassen (vgl. Nummer 1.5.2 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). Die 
Gliederung des NKF-Kontenrahmens ist von der bundesweit einheitlichen Finanzstatistik für ihre Zwecke über-
nommen worden. Auf dieser Basis sind dann die finanzstatistischen Erhebungsmerkmale für die Meldepflichten 
der Gemeinde festgelegt worden. 
 
 
7.1.2 Die Kontenklassen im NKF-Kontenrahmen 
 
7.1.2.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Der NKF-Kontenrahmen für die Gemeinde bildet das Drei-Komponentensystem des NKF ab. Unter Berücksichti-
gung der haushaltswirtschaftlichen Ziele und Zwecke werden der Gemeinde dabei bestimmte Wahlrechte für die 
Gestaltung ihrer Buchungskonten als Sachkonten eingeräumt. Er ist nach dem Zehnersystem in zehn verschie-
dene Kontenklassen gegliedert worden. Die Kontenklassen 0 bis 8 sind dabei für die Durchführung der „Ge-
schäftsbuchführung“ der Gemeinde belegt. Sie sind nach dem Abschlussgliederungsprinzip aufgebaut und bilden 
einen in sich geschlossenen Rechnungskreis, der selbstständig abgeschlossen wird. Die aufeinanderfolgende 
Nummerierung soll dieses verdeutlichen.  
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Im NKF-Kontenrahmen wird durch die erste Stelle der Nummerierung die Kontenklasse und durch die zweite 
Stelle die Kontengruppe angegeben. Die Kontenklassen für die gemeindliche Bilanz werden dann entsprechend 
der Gliederung der Bilanz in Bilanzposten in Kontengruppen unterteilt (vgl. § 41 Absatz 3 und 4 GemHVO NRW). 
Eine vergleichbare Vorgabe besteht für die Kontenklassen der gemeindlichen Ergebnisrechnung und der Finanz-
rechnung der Gemeinde, die nach den Haushaltspositionen weiter untergliedert werden (vgl. § 38 i.V.m. § 2 und § 
39 i.V.m. § 3 GemHVO NRW). Die Gemeinde hat dadurch vielfältige Möglichkeiten, ähnliche gemeindliche Sach-
verhalte bzw. Geschäftsvorfälle in gleicher Art und Weise geordnet zu erfassen. Sie kann dazu die Kontenklassen 
entsprechend ihrem örtlichen Bedarf weiter in Kontengruppen und Konten untergliedern.  
 
 
7.1.2.2 Die Kontenklassen für die Bilanz 
 
Die gemeindliche Bilanz ist ein wichtiger Teil des Jahresabschlusses der Gemeinde. Die jährliche Erfassung und 
Bewertung des Vermögens und der Schulden der Gemeinde bildet dafür die Grundlage. Die gemeindliche Bilanz 
weist auf der Aktivseite das gemeindliche Vermögen und auf der Passivseite dessen Finanzierung durch Eigen- 
oder Fremdkapital nach. Entsprechend der Bedeutung der Aktivseite und der Passivseite in der gemeindlichen 
Bilanz sind dafür im NKF-Kontenrahmen jeweils zwei eigenständige Kontenklassen gebildet worden. Diese vier 
Kontenklassen werden entsprechend der Gliederung der gemeindlichen Bilanz nach § 41 Absatz 3 und 4 GemH-
VO NRW in eine Vielzahl von Kontenarten untergliedert (vgl. Abbildung). 
 

 
Die NKF-Kontenklassen für die gemeindliche Bilanz 

 
 

Bereich 
 

 
Kontenklasse 

 
Kontengruppen 

Aktiva 
der 

Bilanz 

0 
Immaterielle  
Vermögensgegenstände  
und Sachanlagen 

 
00 ... 
01 Immaterielle Vermögensgegenstände 
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche  
     Rechte 
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
     Rechte 
04 Infrastrukturvermögen 
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden 
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
07 Maschinen und technische Anlagen,  
     Fahrzeuge 
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  
 

1 Finanzanlagen, Umlaufvermögen 
und aktive Rechnungsabgrenzung 

 
10 Anteile an verbundenen Unternehmen 
11 Beteiligungen 
12 Sondervermögen 
13 Ausleihungen  
14 Wertpapiere 
15 Vorräte 
16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen 
aus  
     Transferleistungen 
17 Privatrechtliche Forderungen,  sonstige Vermögens- 
     gegenstände 
18  Liquide Mittel 
19 Aktive Rechnungsabgrenzung 
 

Passiva 
der 

Bilanz 
2 

Eigenkapital, Sonderposten und 
Rückstellungen 

 

 
20 Eigenkapital 
21 Wertberichtigungen (kein Bilanzausweis) 
22 ... 
23 Sonderposten 
24 …  
25 Pensionsrückstellungen 
26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
27 Instandhaltungsrückstellungen 
28 Sonstige Rückstellungen 
29 ... 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 27 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1719 

3 Verbindlichkeiten und passive 
Rechnungsabgrenzung 

 
30 Anleihen 
31 ... 
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssiche-
rung 
34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen,  die Kreditaufnah-
men 
     wirtschaftlich gleichkommen 
35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
37 Sonstige Verbindlichkeiten 
38 ... 
39 Passive Rechnungsabgrenzung 
 

      
Abbildung 428 „Die NKF-Kontenklassen für die gemeindliche Bilanz“ 

 
Die Aktivseite der gemeindlichen Bilanz wird durch die beiden Kontenklassen 0 und 1 erfasst und die Passivseite 
der Bilanz durch die Kontenklassen 2 und 3. Der Gemeinde wird es durch diese vier Kontenklassen ermöglicht, 
ausreichende Bestandskonten für ihre Bilanz nach den örtlichen Gegebenheiten zu bilden. 
 
 
7.1.2.3 Die Kontenklassen für die Ergebnisrechnung 
 
Die gemeindliche Ergebnisrechnung beinhaltet die Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres. Das Jahres-
ergebnis umfasst dabei die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge so-
wie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet das Ressourcenaufkommen und den Ressourcen-
verbrauch der Gemeinde im Haushaltsjahr umfassend ab. Im NKF-Kontenrahmen sind entsprechend der Bedeu-
tung der gemeindlichen Erträge und Aufwendungen dafür jeweils eigenständige Kontenklassen gebildet worden.  
Die Erträge werden innerhalb der Kontenklasse 4 erfasst und die Aufwendungen innerhalb der Kontenklasse 5. 
Diese beiden Kontenklassen werden entsprechend der Gliederung der gemeindlichen Ergebnisrechnung nach § 
38 i.V.m. § 2 GemHVO NRW in eine Vielzahl von Kontenarten untergliedert (vgl. Abbildung). 
 

 
Die NKF-Kontenklassen für die gemeindliche Ergebnisrechnung 

 
 

Bereich 
 

 
Kontenklasse 

 
Kontengruppen 

Ergebnis- 
rechnung 

4 Erträge 

 
40 Steuern und ähnliche Abgaben 
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
42 Sonstige Transfererträge 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, 
     Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
45 Sonstige ordentliche Erträge 
46 Finanzerträge 
47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen 
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
49 Außerordentliche Erträge 
 

5 Aufwendungen 

 
50 Personalaufwendungen 
51 Versorgungsaufwendungen 
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
53 Transferaufwendungen 
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
56 ... 
57 Bilanzielle Abschreibungen 
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
59 Außerordentliche Aufwendungen 
 

      
Abbildung 429 „Die NKF-Kontenklassen für die gemeindliche Ergebnisrechnung“ 

 
Der Gemeinde wird es durch die zwei Kontenklassen ermöglicht, ausreichende Ergebniskonten für ihre Ergebnis-
rechnung nach den örtlichen Gegebenheiten zu bilden. 
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7.1.2.4 Die Kontenklassen für die Finanzrechnung 
 
Die gemeindliche Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde. Der Liquidi-
tätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der 
Bilanz ab. Im NKF-Kontenrahmen sind entsprechend der Bedeutung der gemeindlichen Einzahlungen und Aus-
zahlungen dafür jeweils eigenständige Kontenklassen gebildet worden. Die Einzahlungen werden innerhalb der 
Kontenklasse 6 erfasst und die Auszahlungen innerhalb der Kontenklasse 7. Diese beiden Kontenklassen werden 
entsprechend der Gliederung der gemeindlichen Finanzrechnung nach § 39 i.V.m. § 3 GemHVO NRW in eine 
Vielzahl von Kontenarten zur Bildung von Zahlungskonten untergliedert (vgl. Abbildung). 
 

 
Die NKF-Kontenklassen für die gemeindliche Finanzrechnung 

 
 

Bereich 
 

 
Kontenklasse 

 
Kontengruppen 

Finanz- 
rechnung 

6 Einzahlungen 

 
60 Steuern und ähnliche Abgaben 
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
62 Sonstige Transfereinzahlungen 
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, 
     Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-

tigkeit 
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
67 ... 
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 

7 Auszahlungen 

 
70 Personalauszahlungen 
71 Versorgungsauszahlungen 
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
73 Transferauszahlungen 
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit  
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 
76 ... 
77 ... 
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 

      
Abbildung 430 „Die NKF-Kontenklassen für die gemeindliche Finanzrechnung“ 

 
Der Gemeinde wird es durch die zwei Kontenklassen ermöglicht, ausreichende Zahlungskonten für ihre Finanz-
rechnung nach den örtlichen Gegebenheiten zu bilden. 
 
 
7.1.2.5 Weitere Kontenklassen 
 
Die Kontenklasse „Abschlusskonten“ und die Kontenklasse „Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)“ stellen die 
beiden letzten Kontenklassen des NKF-Kontenrahmens dar. Sie sind von der Gemeinde in eigener Verantwor-
tung unter Berücksichtigung der örtlichen Bedürfnisse auszugestalten und zu füllen. Dabei soll die grundsätzliche 
Systematik des NKF-Kontenrahmens beachtet werden (vgl. Abbildung). 
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Die sonstigen NKF-Kontenklassen für die Gemeinde 
 

 
Bereich 

 

 
Kontenklasse 

 
Kontengruppen 

Abschluss 8 Abschlusskonten 

 
80 Eröffnungs-/Abschlusskonten 
81 Korrekturkonten      
82 Kurzfristige Erfolgsrechnung 
 

KLR 9 Kosten- und Leistungsrechnung 
(KLR) 

 
90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 

(Die Ausgestaltung der KLR  
ist von jeder Kommune selbst festzulegen.) 
 

      
Abbildung 431 „Die sonstigen NKF-Kontenklassen für die Gemeinde“ 

 
 
7.1.3 Die Verbindlichkeit des NKF-Kontenrahmens 
 
Der NKF-Kontenrahmen stellt ein den allgemeinen buchungstechnischen Prinzipien folgendes Ordnungsgerüst 
für die Bildung von gemeindlichen Konten dar. Er bietet daher sowohl den inhaltlichen Rahmen als auch die me-
thodische Vorgabe für die gemeindliche Kontenbildung und ist in der Reihenfolge seiner Kontenklassen ein-
schließlich ihrer Bezeichnungen für die Gemeinde verbindlich. Der NKF-Kontenrahmen ermöglicht damit der 
Gemeinde die Bildung von Sachkonten in eigenverantwortlicher Ausgestaltung und Konkretisierung. 
 
Die Gemeinde muss die haushaltsrechtliche Verbindlichkeit des NKF-Kontenrahmens und die Verbindlichkeit der 
Haushaltspositionen des Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie der Posten der gemeindlichen Bilanz 
beachten (vgl. §§ 37, 38 und 41 GemHVO NRW). Die Gliederung der betreffenden Kontenklassen in Konten-
gruppen entspricht dabei den Haushaltspositionen sowie den Bilanzposten. Die Verbindlichkeit der Kontenklas-
sen 6 und 7 für die Finanzrechnung besteht aber auch dann, wenn die Konten dieser Kontenklassen nicht im 
Rahmen der doppelten Buchführung bebucht, sondern statistisch mitgeführt werden.  
 
Die Gliederungsziffern innerhalb des NKF-Kontenrahmens werden den Gemeinden zur Anwendung empfohlen. 
Dieser Kontenrahmen ist auch die Grundlage für die Festlegung der vierstelligen finanzstatistischen Erhebungs-
merkmale, sodass im Rahmen der Finanzstatistik die Erhebungsmerkmale oftmals als „Konten“ bezeichnet wer-
den. Sofern die Gemeinde ihre Kontenbildung nach den Erhebungsmerkmalen ausrichtet, deren betragsmäßiger 
Inhalt für bestimmte Zeiträume abgefragt wird (vierteljährlich und jährlich), trägt dieses Vorgehen zur Erleichte-
rung der Erfüllung der finanzstatistischen Anforderungen bei. 
 
 
7.1.4 Der Kontierungsplan zum NKF-Kontenrahmen 
 
Das eigenverantwortliche haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde und die sachgerechte Erfassung und 
Buchung der gemeindlichen Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten 
in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung erfordern einen Kontierungsplan zum NKF-Kontenrahmen. Der Kontie-
rungsplan soll dabei die richtige Zuordnung der Geschäftsvorfälle zu den Haushaltspositionen in der Ergebnis-
rechnung und der Finanzrechnung sowie eine zutreffende Zuordnung zu den Bestandskonten für die gemeindli-
che Bilanz gewährleisten. Er soll aber auch der Gemeinde eine Hilfe bei der Bildung ihrer Ergebniskonten und der 
Bestandskonten auf der Grundlage des NKF-Kontenrahmens bieten. 
 
Der Kontierungsplan ist für die Zuordnung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle zu den Haushaltspositionen und 
Bilanzposten verbindlich. Er ist von der Gemeinde bei der Aufstellung ihres jährlichen Haushaltsplans und ihres 
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Jahresabschlusses zu beachten (vgl. §§ 2, 3 und 41 GemHVO NRW i.V.m. Nummer 1.5.3 des Runderlasses des 
Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Auf der Grundlage des auf Kontengruppen bezogenen 
Kontierungsplans sollen das gemeindliche Buchungsgeschehen und die Ergebnisse der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft im Haushaltsjahr nachvollziehbar sein. 
 
 
7.2 Zu Satz 2 (Ergänzung des NKF-Kontenrahmens): 
 
Die haushaltsrechtlich der Gemeinde eingeräumte Möglichkeit, den der gemeindlichen Buchführung zugrunde 
liegenden NKF-Kontenrahmen kann bei Bedarf zu ergänzen, ist auf die örtliche Buchungspraxis der Gemeinde 
ausgerichtet und trägt zur Stärkung der Eigenverantwortung der Gemeinden im Rahmen ihrer Selbstverwaltung 
bei. Es wird dadurch zugelassen, dass die Gemeinde ihre Konten nicht ausschließlich entsprechend der verbind-
lichen Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung und der verbindlichen Posten der Bilanz bilden 
muss (vgl. §§ 2, 3 und 41 GemHVO NRW.  
 
Die Gemeinde kann bei örtlichem Bedarf ihren Kontenrahmen dahin gehend ergänzen, dass sie innerhalb dieses 
Rahmens ihre Konten auf der Ebene der Kontenart oder der Kontenebene bildet und nicht auf der Ebene der 
Kontengruppe eine Kontenbildung vornimmt. Aus eine verbindliche Vorgabe für Buchführungskonten für die Ge-
meinden unterhalb der verbindlichen Haushaltspositionen und der verbindlichen Bilanzposten hat das Land daher 
verzichtet. Mit dem NKF-Kontenrahmen wird daher der Gemeinde noch ein ausreichender Spielraum für die wei-
tere Ausgestaltung ihres Haushaltsplans und der Buchungskonten für die Ausführung der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft gelassen.  
 
Die Auswahl und Festlegung der örtlichen Buchungskonten soll von der Gemeinde bedarfsgerecht unter ausrei-
chender Berücksichtigung der haushaltswirtschaftlichen Steuerungserfordernisse erfolgen. Dabei soll auch das 
Ziel, durch die Kontenbildung auch einen sachgerechten buchungstechnischen Nachweis der einzelnen Ge-
schäftsvorfälle zu erreichen, umgesetzt werden. Das gemeindliche Berichtswesen erfordert regelmäßig nicht 
gesonderte Buchungskonten, die auf die einzelnen Geschäftsvorfälle der Gemeinde ausgerichtet sind. Es werden 
dafür geeignete und zutreffende Auswertungsmerkmale im Sinne der Ziele und Zwecke der Berichte benötigt. Die 
Merkmale können dabei in das Buchungskennzeichen für die gemeindlichen Geschäftsvorfälle integriert werden. 
Der Gemeinde wird dadurch ohne Buchungen auf unzähligen örtlichen Konten eine systematische Auswertung 
ihrer haushaltswirtschaftlichen Geschäftsvorfälle möglich.  
 
Die systematische Ordnung der Buchungen der gemeindlichen Geschäftsvorfälle erfordert für jede Buchung die 
Vergabe eines Buchungskennzeichens oder einer Kontierungsziffer. Mit dieser mehrstelligen Nummer kann die 
Gemeinde durch einzelne Stellen nicht nur die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlun-
gen nach Arten und betragsmäßig erfassen. Sie kann dadurch bei der Buchung unmittelbar auch nach Produkten, 
Fachbereichen, Budgets u.a. differenzieren. Im Sinne der Ziele und Zwecke des NKF bedarf es einer örtlichen 
Vorgehensweise, die auf Buchungsvereinfachungen abzielt und den Schwerpunkt möglicher Auswertungen auf 
die Steuerungsinformationen und den Steuerungsbedarf legt.      
 
 
7.3 Zu Satz 3 (Aufstellung eines örtlichen Kontenplans): 
 
7.3.1 Die Verpflichtung für einen örtlichen Kontenplan 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, ein systematisches Verzeichnis über die von ihr eingerichteten Konten auf der 
Grundlage des NKF-Kontenrahmens aufzustellen (Kontenplan). In einem solchen Kontenplan sind alle gemeindli-
chen Buchungskonten systematisch zusammengestellt, die in der örtlichen Finanzbuchhaltung der Gemeinde 
Verwendung finden. Weil der Kontenplan unterschiedlichen Interessen dient, gilt es die Differenzierungen im 
Buchungswesen genau abzuwägen. Der NKF-Kontenrahmen bietet dafür einen ausreichenden Spielraum. Er 
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ermöglicht die Gestaltung der örtlich notwendigen Konten. Der Kontenplan der Gemeinde stellt daher ein geglie-
dertes Verzeichnis sämtlicher örtlicher Sachkonten dar, die von der Gemeinde zu bebuchen sind. 
 
 
7.3.2 Die Ausgestaltung des örtlichen Kontenplans 
 
Die Gemeinde hat bei der Aufstellung ihres örtlichen Kontenplans die von ihr vorgesehene Gliederung der Ergeb-
nisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz zu berücksichtigen. Sie soll auch die Erfordernisse der örtlichen 
Steuerung und des Berichtswesens beachten, damit ggf. auch Auswertungen dafür aus den Buchungen der ge-
meindlichen Geschäftsvorfälle heraus möglich sind. Diese Ausgangslage lässt zwar eine unbestimmte Vielzahl 
von Konten in Abhängigkeit von der eingesetzten Software zu. Es bedarf daher einer örtlichen Abwägung, in 
welchem Umfang tatsächlich Ergebniskonten für Erträge und Aufwendungen, Zahlungskonten für Einzahlungen 
und Auszahlungen und Bestandskonten für die Aktiva und Passiva eingerichtet werden. Von der Gemeinde ist 
daher bei der Kontenbildung eigenverantwortlich festzulegen, welchen Zielen und Zwecken der örtliche Konten-
plan dienen soll.  
 
Die Gemeinde muss aber unter Berücksichtigung der örtlichen Bedürfnisse eigenverantwortlich entscheiden, in 
welchem Umfang und in welcher Art und Weise das gemeindliche Berichtswesen auf den eingerichteten Konten 
aufgebaut wird. Bei der Entscheidung der Gemeinde über die örtlichen Konten sind auch die Belange des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses, z. B. das Erfordernis der Eliminierung der Finanzbeziehungen zwischen der 
gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben der Gemeinde, zu berücksichtigen. Außerdem dürfen bei der örtli-
chen Kontenbildung die Informationsbedürfnisse der Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses und des 
Gesamtabschlusses der Gemeinde nicht außer Betracht bleiben.  
 
Die gemeindliche Kontenbildung ist zudem nicht nur auf dem NKF-Kontenrahmen aufzubauen, aufgrund dessen 
die in den Vorschriften der §§ 2, 3 und 41 GemHVO NRW enthaltenen Mindestvorgaben für die Ergebnisrech-
nung, die Finanzrechnung und die Bilanz zu erfüllen sind. Vielmehr sind auch mögliche Vorgaben in anderen 
Vorschriften zu beachten, soweit sich diese auf die Gliederung des örtlichen Kontenplans auswirken. Die nachfol-
gende Übersicht soll diese Sachlage verdeutlichen (vgl. Abbildung). 
 
Kontenklasse         

  Kontengruppe       

    Kontenart     

      Konto   

          

        Bezeichnung 

0 
 

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 
 

 

 
01 
 

 
Immaterielle Vermögensgegenstände 

 

011 Konzessionen 

  0111 Konzessionen 

012 Lizenzen 

 0112 Lizenzen 

013 DV-Software 

  0131 DV-Software 

014 Nutzungsrechte 
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Kontenklasse         

  Kontengruppe       

    Kontenart     

      Konto   

          

        Bezeichnung 

  0141 Nutzungsrechte 

018 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 

  0181 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 

019 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

  0191 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

 

021 Grünflächen 

  0211 Grund und Boden der Grünflächen 

  0212 Nutzungen und Aufbauten 

022 Ackerland 

  0221 Grund und Boden des Ackerlandes 

  0222 Nutzungen auf Ackerland 

023 Wald, Forsten 

  0231 Grund und Boden bei Wald und Forsten 

  0232 Nutzungen bei Wald und  Forsten 

029 Sonstige unbebaute Grundstücke 

  0291 Grund und Boden 

  0292 Aufbauten 
 

03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

 

031 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen 

  0311 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen 

  0312 Gebäude mit Anlagen für Kinder- und Jugendeinrichtungen 

032 Grundstücke mit Schulen 

  0321 Grund und Boden bei Schulen 

  0322 Schulgebäude mit Anlagen 

033 Grundstücke mit Wohnbauten 

  0331 Grund und Boden für Wohnbauten 

  0332 Wohngebäude mit Anlagen 

039 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen  
Betriebsgebäuden 

  0391 Grund und Boden für sonstige Gebäude 

  0392 Gebäude für sonstige Zwecke 
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Kontenklasse         

  Kontengruppe       

    Kontenart     

      Konto   

          

        Bezeichnung 
 

04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Infrastrukturvermögen 

 

041 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 

  0411 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 

042 Brücken und Tunnel 

  0421 Brücken und Tunnel 

043 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 

  0431 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 

044 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 

  0441 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 

045 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 

  0451 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 

049 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 

  0491 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
 

05 
 
 

 
Bauten auf fremdem Grund und Boden 

 

051 Bauten auf fremdem Grund und Boden 

  0511 Bauten auf fremdem Grund und Boden 
 

06 
 
 
 
 

 
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 

 

061 Kunstgegenstände 

  0611 Kunstgegenstände 

062 Kulturdenkmäler 

  0612 Kulturdenkmäler 

 

 
07 
 
 
 
 
 
 

 
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 

 

071 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 

  0711 Maschinen  

072 Technische Anlagen 

  0721 Technische Anlagen 

073 Fahrzeuge 

  0731 Fahrzeuge 
 

08 
 
 

 
Betriebs- und Geschäftsausstattung 

 

081 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
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Kontenklasse         

  Kontengruppe       

    Kontenart     

      Konto   

          

        Bezeichnung 

  0811 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 

09 
 
 
 
 

 
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

 

091 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

  0911 Geleistete Anzahlungen 

092 Anlagen im Bau 

  0921 Anlagen im Bau 

1 
 

Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung 
 

 

 
10 
 
 

 
Anteile an verbundenen Unternehmen 

 

101 Anteile an verbundenen Unternehmen 

  1011 Anteile an verbundenen Unternehmen 

 
11 
 
 

 
Beteiligungen 

 

111 Beteiligungen 

  1111 Beteiligungen 

 
12 
 
 

 
Sondervermögen 

 

121 Sondervermögen 

  1211 Sondervermögen 

 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ausleihungen 

 

131 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 

  1311 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 

132 Ausleihungen an Beteiligungen 

  1321 Ausleihungen an Beteiligungen 

133 Ausleihungen an Sondervermögen 

  1331 Ausleihungen an Sondervermögen 

139 Sonstige Ausleihungen 

  1391 Sonstige Ausleihungen 

 
14 
 
 
 
 

 
Wertpapiere 

 

141 Wertpapiere des Anlagevermögens 

  1411 Wertpapiere des Anlagevermögens 
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Kontenklasse         

  Kontengruppe       

    Kontenart     

      Konto   

          

        Bezeichnung 

142 Kapitalmarktpapiere (Auszug aus 141) 

 1421 Kapitalmarktpapiere 

143 Geldmarktpapiere (Auszug aus 141 

 1431 Geldmarktpapiere 

144 Finanzderivate 

 1441 Finanzderivate 

145 Anteilsrechte an Unternehmen und Einrichtungen 

 1451 Anteilsrechte an Unternehmen und Einrichtungen 

146 Wertpapiere des Umlaufvermögens 

  1461 Wertpapiere des Umlaufvermögens 

 
15 
 
 
 
 

 
Vorräte 

 

151 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 

  1511 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 

152 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 

  1521 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 
 

16 
 

Die Kontengrup-
pen werden ab 
2013 zur Konten-
gruppe 167 zu-
sammengefasst)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 

 

161 Gebührenforderungen  

  1611 Gebührenforderungen  

162 Beitragsforderungen 

  1621 Beitragsforderungen  

163 Steuerforderungen 

  1631 Steuerforderungen 

164 Forderungen aus Transferleistungen 

  1641 Forderungen aus Transferleistungen  

165 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 

  1651 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 
 

17 
 

(Die Kontengrup-
pen werden ab 
2013 zu den 
Kontengruppen 
177 und 179 
zusammengefasst)  

 
 
 

 
Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 

 

171 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 

  1711 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich  

172 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich 

 
  1721 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich 

173 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen 
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        Bezeichnung 
 
 
 
 
 
 
 

  1731 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen 

174 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen 

  1741 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen 

175   
Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen 

  1751 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen 

176 Sonstige Vermögensgegenstände 

  1761 Sonstige Vermögensgegenstände 
 

18 
 
 
 
 
 
 

Liquide Mittel 

181 Guthaben bei Banken und Kreditinstituten 

  1811 Guthaben bei Banken und Kreditinstituten 

182 Sonstige Sichteinlagen 

  1821 Sonstige Sichteinlagen 

183 Bargeld (Kasse) 

  1831 Bargeld (Kasse) 
 

19 
 
 
 
 

Aktive Rechnungsabgrenzung 

191 Aktive Rechnungsabgrenzung 

  1911 Aktive Rechnungsabgrenzung  

199 Überschuldung 

  1991 Überschuldung 

2 
 

Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen 
 

 

 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigenkapital 

201 Allgemeine Rücklage 

  2011 Allgemeine Rücklage 

203 Sonderrücklagen 

  2031 Sonderrücklagen 

204 Ausgleichsrücklage 

  2041 Ausgleichsrücklage 

208 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

  2081 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 

21 
 

Wertberichtigungen (Bilanzausweis nicht zulässig) 
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 211 Wertberichtungen zu Forderungen 

  2111 Wertberichtungen zu Forderungen 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sonderposten 

 

231 Sonderposten aus Zuwendungen 

  2311 Sonderposten aus Zuwendungen  

232 Sonderposten aus Beiträgen 

  2321 Sonderposten aus Beiträgen 

233 Sonderposten für den Gebührenausgleich 

  2331 Sonderposten für den Gebührenausgleich 

239 Sonstige Sonderposten 

  2391 Sonstige Sonderposten 
 

25 
 
 

 
Pensionsrückstellungen 

 

251 Pensionsrückstellungen 

 2511 Pensionsrückstellungen  

252 Beihilferückstellungen 

  2521 Beihilferückstellungen 
 

26 
 
 

 
Rückstellungen für Deponien und Altlasten 

 

261 Rückstellungen für Deponien 

 2611 Rückstellungen für Deponien  

262 Rückstellungen für Altlasten 

 2621 Rückstellungen für Altlasten 

263 Rückstellungen für sonstige Umweltschäden 

  2631 Rückstellungen für sonstige Umweltschäden 
 

27 
 
 

 
Instandhaltungsrückstellungen 

 

271 Instandhaltungsrückstellungen 

  2711 Instandhaltungsrückstellungen 
 

28 
 
 

 
Sonstige Rückstellungen 

 

281 Sonstige Rückstellungen 

  2811 Sonstige Rückstellungen 
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3 
 

Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung 
 

 

 
30 
 
 

 
Anleihen 

 

301 Anleihen 

  3011 Anleihen 
 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

 

321 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  
von verbundenen Unternehmen 

  3211 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen 
Unternehmen 

322 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen 

  3221 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen 

323 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen 

  3231 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermö-
gen 

324 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich 

  3241 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen 
Bereich 

325 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten 

  3251 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditinstituten 
 

33 
 

(Die Kontengrup-
pen werden ab 
2013 zur Konten-
gruppe 333 zu-
sammengefasst)  

 
 
 

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

331 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung  
vom öffentlichen Bereich 

  3311 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom öffent-
lichen Bereich 

332 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt 

  3321 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kre-
ditmarkt 

 
34 
 
 

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 

341 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen 
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  3411 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft-
lich gleichkommen 

 
35 
 
 

    Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

351 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

  3511 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
 

36 
 
 

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 

361 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 

  3611 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  

37 
  
  

 
Sonstige Verbindlichkeiten 

371 Sonstige Verbindlichkeiten 

  3711 Sonstige Verbindlichkeiten 

38 

Erhaltene Anzahlungen 

381 Erhaltene Anzahlungen 

 3811 Erhaltene Anzahlungen 

39 
  
  

 
Passive Rechnungsabgrenzung 

 

391 Passive Rechnungsabgrenzung 

  3911 Passive Rechnungsabgrenzung 

4 
 

Erträge 
 

 

 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steuern und ähnliche Abgaben 

401 Realsteuern 

  4011 Grundsteuer A 

  4012 Grundsteuer B 

  4013 Gewerbesteuer 

402 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 

  4021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 

  4022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

403 Sonstige Gemeindesteuern 

  4031 Vergnügungssteuer 

  4032 Hundesteuer 
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   4033 Jagdsteuer 

  4034 Zweitwohnungssteuer 

 4035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer 

 4036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 

404 Steuerähnliche Erträge 

  4041 Fremdenverkehrsabgaben 

  4042 Abgaben von Spielbanken 

  4049 Sonstige steuerähnliche Erträge 

405 Ausgleichsleistungen 

  4051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 

  4052 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeits-
suchende 

 
41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

 

411 Schlüsselzuweisungen 

  4111 Schlüsselzuweisungen vom Land 

412 Bedarfszuweisungen 

  4121 Bedarfszuweisungen vom Land 

 4122 Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV) 

413 Sonstige allgemeine Zuweisungen 

  4130 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund 

 4131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 

414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 

  4141 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 

416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 

  4161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 

418 Allgemeine Umlagen 

  4181 Allgemeine Umlagen vom Land 

 4182 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) 

 
42 
 
 
 
 
 
 

 
Sonstige Transfererträge 

 

421 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 

  4211 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 

422 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 

 4221 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 
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423 Schuldendiensthilfen 

  4231 Schuldendiensthilfen 

429 Andere sonstige Transfererträge 

  4291 Andere sonstige Transfererträge 
 

43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

 

431 Verwaltungsgebühren 

  4311 Verwaltungsgebühren 

432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 

  4321 Benutzungsgebühren "..." 

436 Zweckgebundene Abgaben 

  4361 Zweckgebundene Abgaben 

437 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 

  4371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 

438 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 

  4381 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühren-
ausgleich 

 
44 
 
 
 
 

 
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

 

441 Mieten und Pachten 

  4411 Mieten und Pachten 

442 Erträge aus Verkauf 

 4421 Erträge aus Verkauf 

446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 

 4461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 

448   Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

  4481 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

449 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 

 4491 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für 
Arbeitssuchende 

 4492 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II 

 4493 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung II von Arbeitssuchenden  
 

45 
 
 

 
Sonstige ordentliche Erträge 

 

451 Konzessionsabgaben 
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  4511 Konzessionsabgaben 
 452 Erstattungen von Steuern 

 4521 Erstattungen von Steuern 

454 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 

 4541 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 

 4542 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegen-
ständen 

 4547 Verrechnungserträge bei Vermögensgegenständen 

455 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen 

 4551 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen 

 4557 Verrechnungserträge bei Finanzanlagen 

456 Weitere sonstige Erträge 

 4561 Bußgelder 

 4562 Säumniszuschläge 

 4563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und 
Bürgschaften 

457 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 

 4571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 

458 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 

 4581 Erträge aus Zuschreibungen 

 4582 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 

 4589 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge 

459 Andere sonstige ordentliche Erträge 

 4591 Andere sonstige ordentliche Erträge 
 

46 
 
 
 
 

 
Finanzerträge 

 

461 Zinserträge 

  4611 Zinserträge 

465 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 

 4651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 

469 Sonstige Finanzerträge 

  4691  Sonstige Finanzerträge 
 

47 
 
 
 
 

 
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 

 

471 Aktivierte Eigenleistungen 

  4711 Aktivierte Eigenleistungen   

472 Bestandsveränderungen 
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  4721 Bestandsveränderungen  
 

48 
 
 

 
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 

 

481 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 

  4811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 
 

49 
 
 

 
Außerordentliche Erträge 

 

491 Außerordentliche Erträge 

  4911 Außerordentliche Erträge 

5 
  
  
  

Aufwendungen 

 

 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Personalaufwendungen 

501 Dienstbezüge 

  5011 Dienstbezüge für Beamte 

 5012 Entgelte für tariflich Beschäftigte 

 5019 Entgelte für sonstige Beschäftigte 

502 Beiträge zu Versorgungskassen 

  5022 Beiträge für tariflich Beschäftigte 

 5029 Beiträge für sonstige Beschäftigte 

503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 

 5031 Beiträge für Beamte 

 5032 Beiträge für tariflich Beschäftigte 

 5039 Beiträge für sonstige Beschäftigte 

504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 

 5041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 

505 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 

  5051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 

506 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 

  5061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 

 
51 
 
 
 
 
 
 

 
Versorgungsaufwendungen 

 

511 Versorgungsbezüge 

  5111 Versorgungsbezüge für Beamte 

 5112 Versorgungsbezüge für tariflich Beschäftigte 
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 5119 Versorgungsbezüge für sonstige Beschäftigte 

512 Beiträge zu Versorgungskassen 

 5121 Beiträge für Beamte 

513 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 

 5131 Beiträge für Beamte 

 5132 Beiträge für tariflich Beschäftigte 

 5139 Beiträge für sonstige Beschäftigte 

514 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 

  5141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 

515 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 

  5151 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfän-
ger 

516 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 

  5161 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 
 

52 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 

521 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens 

  5215 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

 5216 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 

 5218 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen 

523 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

  5231 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

524 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 

 5241 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen 
Anlagen 

 5242 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens 

525 Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens 

 5251 Haltung von Fahrzeugen 

 5252 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 

527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 

 5271 Lernmittel 

528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 

  5281 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 

529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 

  5291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 
 

53 
 

 
Transferaufwendungen 
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531 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 

  5311 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 

532 Schuldendiensthilfen 

  5321 Schuldendiensthilfen 

533 Sozialtransferaufwendungen 

  5331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrich-
tungen 

 5332 Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrich-
tungen 

 5333 Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende 

 5334 Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden 

 5335 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende 

 5336 Arbeitslosengeld II 

 5337 Leistungen zur Eingliederung II von Arbeitssuchenden 

 5338 Leistungen für Bildung und Teilhabe 

 5339 Sonstige soziale Leistungen 

534 Steuerbeteiligungen 

 5341 Gewerbesteuerumlage 

 5342 Finanzierungsbeteiligung an den Lasten Deutsche  Einheit 

535 Allgemeine Zuweisungen 

 5352 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) 

537 Allgemeine Umlagen 

 5371 Allgemeine Umlagen an das Land 

 5372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 

 5373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 

539 Sonstige Transferaufwendungen 

  5391 Sonstige Transferaufwendungen 

 
54 
 
 
 
 
 
 

 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 

 

541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 

  5411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 

 5412 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 

542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 

 5421 Aufwendungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 

 5422 Mieten und Pachten 

 5423 Leasing 

 5429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten 
und Diensten  



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 27 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1738 

Kontenklasse         

  Kontengruppe       

    Kontenart     

      Konto   

          

        Bezeichnung 

543 Geschäftsaufwendungen 

 5431 Geschäftsaufwendungen 

544  Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 

 5441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 

546 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 

 5461 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für 
Arbeitssuchende 

 5462 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung I von Arbeitssuchenden 

 5463 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchen-
de 

 5468 Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen 

547 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen 

  5471 Wertveränderungen bei Sachanlagen 

 5472 Wertveränderungen bei Finanzanlagen 

 5473 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen 

 5477 Verrechnungsaufwendungen bei Vermögensgegenständen 

 5478 Verrechnungsaufwendungen bei Finanzanlagen 

548 Besondere ordentliche Aufwendungen 

 5481 Bußgelder 

 5482 Säumniszuschläge 

 5483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen 
und Bürgschaften 

549 Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 

 5491 Verfügungsmittel 

 5492 Fraktionszuwendungen 

  5499 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 

 
55 
 
 
 
 

 
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

 

551   Zinsaufwendungen  

  5511 Zinsaufwendungen  

559   Sonstige Finanzaufwendungen 

 5591 Kreditbeschaffungskosten 

  5599 Sonstige Finanzaufwendungen 

 
57 
 
 
 
 
 

 
Bilanzielle Abschreibungen 

 

571 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und  
Sachanlagen 
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  5711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und 
Sachanlagen 

572 Abschreibungen auf Finanzanlagen 

  5721 Abschreibungen auf Finanzanlagen 

573 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 

  5731 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 
 

58 
 
 

 
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 

 

581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 

  5811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
 

59 
 
 

 
Außerordentliche Aufwendungen 

 

591 Außerordentliche Aufwendungen 

  5911 Außerordentliche Aufwendungen 

6 
  
  
  

Einzahlungen 

 

 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Steuern und ähnliche Abgaben 

 

601 Realsteuern 

 6011 Grundsteuer A 

 6012 Grundsteuer B 

 6013 Gewerbesteuer 

602 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 

 6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

 6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

603 Sonstige Gemeindesteuern 

 6031 Vergnügungssteuer 

 6032 Hundesteuer 

 6033 Jagdsteuer 

 6034 Zweitwohnungssteuer 

 6035 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer 

 6036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen 

604 Steuerähnliche Einzahlungen 

 6041 Fremdenverkehrsabgaben 

 6042 Abgaben von Spielbanken 
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 6049 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen  

605 Ausgleichsleistungen 

 6051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 

 6052 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeits-
suchende 

 
61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

 

611 Schlüsselzuweisungen 

 6101 Schlüsselzuweisungen vom Land 

612 Bedarfszuweisungen 

 6121 Bedarfszuweisungen 

613 Sonstige allgemeine Zuweisungen 

 6130 Allgemeine Zuweisungen vom Bund 

 6131 Allgemeine Zuweisungen vom Land 

614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 

 6141 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 

618 Allgemeine Umlagen 

 6181 Allgemeine Umlagen vom Land 

  6182 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)  
 

62 
 
 
 
 
 
 

 
Sonstige Transfereinzahlungen 

 

621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 
  6211 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 

622 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 

 6221 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 

623 Schuldendiensthilfen 

  6231 Schuldendiensthilfen 

629 Andere sonstige Transfereinzahlungen 

  6291 Andere sonstige Transfereinzahlungen 
 

63 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

 

631 Verwaltungsgebühren 

  6311 Verwaltungsgebühren 

632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 

  6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 
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Kontenklasse         

  Kontengruppe       

    Kontenart     

      Konto   

          

        Bezeichnung 
 
 

636 Zweckgebundene Abgaben 

  6361 Zweckgebundene Abgaben 
 

64 
 
 
 
 

 
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

 

641   Mieten und Pachten 

  6411 Mieten und Pachten 

642 Einzahlungen aus Verkauf 

 6421 Einzahlungen aus Verkauf 

646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 

 6461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 

648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und  Kostenumlagen 

  6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und  Kostenumlagen 

649 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 

 6491 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für 
Arbeitssuchende 

 6492 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II 

 6493 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung II von Arbeitssuchenden  

 
65 
 
 

 
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 

651 Konzessionsabgaben 

 6511 Konzessionsabgaben 

652 Einzahlungen aus Steuern 

 6521 Einzahlungen ausSteuern 

656 Besondere Einzahlungen 

 6561 Bußgelder 

 6562 Säumniszuschläge 

 6563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und 
Bürgschaften 

659 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

  6591 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 

66 
 
 
 
 

 
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 

 

661   Zinseinzahlungen 

  6611 Zinseinzahlungen  

665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 

 6651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 

669 Sonstige Finanzeinzahlungen 
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Kontenklasse         

  Kontengruppe       

    Kontenart     

      Konto   

          

        Bezeichnung 

  6691 Sonstige Finanzeinzahlungen 
 

68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

681 Investitionszuwendungen 

  6811 Investitionszuwendungen  

682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 

  6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Ge-
bäuden 

683 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen  
Vermögensgegenständen 

 6831 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-
gegenständen 

 6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-
gegenständen 

684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 

  6841 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  

685 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 

    Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 

686 Rückflüsse von Ausleihungen 

  6861 Rückflüsse von Ausleihungen  

688 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 

  6881 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 

689 Sonstige Investitionseinzahlungen 

  6891 Sonstige Investitionseinzahlungen 
 

69 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

691 Einzahlungen aus der Herausgabe von Anleihen 

  6911 Einzahlungen aus der Herausgabe von Anleihen 

692 Einzahlungen aus Krediten für Investitionen 

  6921 Einzahlungen aus Krediten für Investitionen 

693 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

  6931 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

695 Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) 

  6951 Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen 

7 
 

Auszahlungen 
 

 

 
70 
 
 
 

 
Personalauszahlungen 

 

701 Dienstbezüge 
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Kontenklasse         

  Kontengruppe       

    Kontenart     

      Konto   

          

        Bezeichnung 
 
 
 

  7011 Dienstbezüge für Beamte 

 7012 Entgelte für tariflich Beschäftigte 

 7019 Entgelte für sonstige Beschäftigte 

702 Beiträge zu Versorgungskassen 

  7021 Beiträge für tariflich Beschäftigte  

 7029 Beiträge für sonstige Beschäftigte 

703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 

 7031 Beiträge für Beamte 

 7032 Beiträge für tariflich Beschäftigte 

 7039 Beiträge für sonstige Beschäftigte 

704 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 

  7041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 
 

71 
 
 
 
 
 
 

 
Versorgungsauszahlungen 

 

711 Versorgungsbezüge 

  7111 Versorgungsbezüge für Beamte 

 7112 Versorgungsbezüge für tariflich Beschäftigte 

 7119 Versorgungsbezüge für sonstige Beschäftigte 

712 Beiträge zu Versorgungskassen 

 7121 Beiträge für Beamte 

713 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 

 7131 Beiträge für Beamte 

 7132 Beiträge für tariflich Beschäftigte 

 7139 Beiträge für sonstige Beschäftigte 

714 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 

  7141 Beihilfen, Unterstützungsleistungen  für Versorgungsempfänger 

 
72 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 

 

721 Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens 

  7215 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens 

 7216 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 

723 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 

  7231 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwal-
tungstätigkeit 

724 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 

 7241 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen 
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Kontenklasse         

  Kontengruppe       

    Kontenart     

      Konto   

          

        Bezeichnung 
Anlagen 

 7242 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens 

725 Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens 

 7251 Haltung von Fahrzeugen 

 7255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 

727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 

 7271 Lernmittel 

728 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 

  7281 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 

729 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 

  7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 
 

73 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transferauszahlungen 

 

731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 

 7311 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 

732 Schuldendiensthilfen 

 7321 Schuldendiensthilfen 

733 Sozialtransferauszahlungen 

 7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrich-
tungen 

 7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrich-
tungen 

 7333 Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende 

 7334 Leistungen zur Eingliederung I von Arbeitssuchenden 

 7335 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende 

 7336 Arbeitslosengeld II 

 7337 Leistungen zur Eingliederung II von Arbeitssuchenden 

 7338 Leistungen für Bildung und Teilhabe 

 7339 Sonstige soziale Leistungen 

734 Steuerbeteiligungen 

 7341 Gewerbesteuerumlage 

 7342 Finanzierungsbeteiligung an den Lasten Deutsche Einheit 

735 Allgemeine Zuweisungen 

 7352 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) 

737 Allgemeine Umlagen 

 7371 Allgemeine Umlage an das Land 

 7372 Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV) 
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    Kontenart     

      Konto   

          

        Bezeichnung 

 7373 Allgemeine Umlage an Zweckverbände 

739 Sonstige Transferauszahlungen 

 7391 Sonstige Transferauszahlungen 

 
74 
 
 
 
 

 
Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 

741  Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 

 7411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 

 7412 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 

742 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 

 7421 Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 

 7422 Mieten und Pachten 

 7423 Leasing 

 7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 
Diensten  

743 Geschäftsauszahlungen 

  7431 Geschäftsauszahlungen 

744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 

 7441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 

746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 

 7461 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für 
Arbeitssuchende 

 7462 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung I von Arbeitssuchenden 

 7643 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchen-
de 

 7648 Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen 

748 Besondere Auszahlungen 

 7481 Bußgelder 

 7482 Säumniszuschläge 

 7483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen 
und Bürgschaften 

749 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

  7491 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 
75 
 
 
 
 

 
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 

 

751 Zinsauszahlungen 

  7511 Zinsauszahlungen  

759 Sonstige Finanzauszahlungen 

 7591 Kreditbeschaffungskosten 
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  Kontengruppe       

    Kontenart     

      Konto   

          

        Bezeichnung 

  7599 Sonstige Finanzauszahlungen 
 

78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

 

781 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 

  7811 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 

782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 

  7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 

783 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen 

  7831 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen  

784 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 

  7841 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  

785 Auszahlungen für Baumaßnahmen 

  7851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 

 7852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 

 7853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 

786 Gewährung von Ausleihungen 

  7861  Gewährung von Ausleihungen 

789 Sonstige Investitionsauszahlungen 

  7891 Sonstige Investitionsauszahlungen 
 

79 
 
 
 
 
 
 

 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

 

791 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Anleihen 

 7911 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Anleihen 

792 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 

  7921 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 

793 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 

  7931 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung  

794 Auszahlungen für die Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden 

 7941 Auszahlungen für die Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden 

795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) 

  7951 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) 

8 
 

Abschlusskonten 
 

 
 

80 
 

 
Eröffnungskonten/Abschlusskonten 
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        Bezeichnung 
 
 
 
 
 
 
 

801 Eröffnungsbilanz-Konto 

802 Schlussbilanz-Konto 

803 Ergebnisrechnungs-Konto 

804 Finanzrechnungs-Konto 
 

81 
 

 
Korrekturkonten 

 
 

82 
 

 
Kurzfristige Erfolgsrechnung 

 

9 
 

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 
 

 90 
 

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 
 

Abbildung 432 „Die haushaltswirtschaftliche Kontenbildung“ 
 
 
7.3.3 Das örtliche Kontierungshandbuch 
 
Im Zusammenhang mit Aufstellung und Ausgestaltung des örtlichen Kontenplans bietet sich die Erstellung eines 
darauf ausgerichteten Kontierungshandbuchs an, um die Zuordnungen der gemeindlichen Geschäftsvorfälle zu 
den örtlichen Konten darzustellen und zu erläutern. Den Beschäftigten in der gemeindlichen Verwaltung kann 
dadurch eine Hilfestellung sowohl bei der Haushaltsaufstellung und Haushaltsbewirtschaftung als auch bei der 
Haushaltsabrechnung sowie im Rahmen des örtlichen Buchungsgeschehens gegeben werden.  
 
Ein örtliches Kontierungshandbuch sollte deshalb sachbezogene Angaben und Erläuterungen über den NKF-
Kontenrahmen, den Kontenplan, den Produktplan, zu Kreditoren und Debitoren, aber auch allgemeine Ausfüh-
rungen zur doppelten Buchführung sowie zur Bilanzierung und Bewertung enthalten. Neben den Erläuterungen 
zu den einzelnen Konten bieten sich auch beispielhafte Darstellungen von typischen Geschäftsvorfällen der Ge-
meinde an. Insgesamt gesehen kann mithilfe des Kontierungshandbuchs eine Vereinheitlichung der Buchfüh-
rungssystematik in der gesamten gemeindlichen Verwaltung gesichert und eine möglichst fehlerfreie Erfassung, 
Bearbeitung und Buchung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle erreicht werden.  
 
 
7.3.4 Örtlicher Kontenplan und finanzstatistische Anforderungen 
 
Die neue Steuerung der Gemeinde sowie der NKF-Kontenrahmen lassen zu, dass bei der Festlegung der örtli-
chen Konten für die gemeindliche Haushaltswirtschaft auch die Anforderungen der Finanzstatistik einbezogen 
werden können. Die Gemeinde ist jedoch nicht verpflichtet, ihre Konten entsprechend der vierstelligen Erhe-
bungsmerkmale der Finanzstatistik einzurichten. Die finanzstatistischen Meldepflichten sind vielmehr unabhängig 
von der örtlichen Festlegung der gemeindlichen Buchungskonten zu erfüllen. Sie sind deshalb grundsätzlich dem 
Berichtswesen der Gemeinde zuzurechnen, das in diesem Fall auf einen externen Adressaten ausgerichtet ist. 
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Es gilt unter diesen Aspekten, dass die Gemeinde die Richtigkeit der haushaltswirtschaftlichen Daten gewährleis-
ten muss. Sie muss daher umfassend dafür Sorge tragen, dass die örtlichen Buchungen haushaltswirtschaftlich 
nach den sachlich erforderlichen Abgrenzungen der Ertrags- und Aufwandsarten und den Einzahlungs- und Aus-
zahlungsarten unter Beachtung der Produktorientierung erfolgen. In Abwägung mit der eigenständigen Finanz-
verantwortung der Gemeinde bedarf es dafür aber keiner besonderen haushaltsrechtlichen Vorgabe von örtlichen 
Sach- und Produktkonten. Für die Gemeinde könnte es sich ggf. anbieten, unter Einbeziehung ihrer örtlichen 
Aufgaben und der Meldepflichten für die Finanzstatistik die Konten in ihrem Buchungssystem unter Berücksichti-
gung der festgelegten finanzstatistischen Erhebungsmerkmale einzurichten. Sie hätte dann die Möglichkeit, die 
notwendigen Daten für die Finanzstatistiken unmittelbar aus ihrem gemeindlichen Buchungssystem heraus be-
reitstellen zu können. Diese Vorgehensweise ist deshalb möglich, weil die Erhebungsmerkmale der Finanzstatis-
tik aus dem haushaltsrechtlichen Kontenrahmen entwickelt wurden.  
 
Von der Finanzstatistik werden der NKF-Kontenrahmen und der NKF-Produktrahmen dazu genutzt, die notwen-
digen finanzstatistischen Erhebungsmerkmale konkret zu bestimmen. Es werden gegenüber dem haushaltsrecht-
lichen Kontenrahmen nur andere Begrifflichkeiten durch die Finanzstatistik verwendet. Um die Ebene der finanz-
statistisch benötigten Erhebungsmerkmale (mindestens vierstellig) zu erreichen, werden nach dem gleichen Glie-
derungssystem wie im NKF-Kontenrahmen die einstelligen Finanzbereiche in Finanzgruppen (zweistellig) und 
Finanzarten (dreistellig) untergliedert. Die Festlegung der Erhebungsmerkmale auf der vierten Ebene ist identisch 
mit der Bildung von örtlichen Buchungskonten im haushaltsrechtlichen NKF-Kontenrahmen. Die finanzstatisti-
schen Erfordernisse führen jedoch nicht zur Verpflichtung der Gemeinden, entsprechend der finanzstatistischen 
Erhebungsmerkmale auch ihre Buchungskonten einzurichten oder für die Finanzstatistik besondere Konten in 
ihrem Buchführungssystem vorzuhalten, um die gesetzlichen Meldepflichten zu erfüllen.  
 
Diese Pflichten sind dem Berichtswesen der Gemeinde zuzuordnen und stellen daher Auswertungsvorgaben und 
keine Buchungsvorgaben dar. Die bundesweite Finanzstatistik erfordert dabei vielfach, anders als das örtliche 
Buchungsgeschehen der Gemeinde, eine über die vierstelligen Buchungsmerkmale bzw. Konten hinausgehende 
Differenzierung. Sofern die Gemeinde ihr Buchungssystem in vollem Umfang auf die finanzstatistischen Anforde-
rungen ausrichten möchte, muss sie ihre Buchungen regelmäßig auf sechsstelligen Unterkonten vornehmen. Bei 
der Ausgestaltung des örtlichen Buchungsgeschehens sind daher von der Gemeinde die unterschiedlichen An-
forderungen und Wünsche sowie die Transparenz und die Informationserfordernisse gegeneinander abzuwägen.  
 
 
7.3.5 Örtlicher Kontenplan und Gesamtabschluss 
 
Bei der Ausgestaltung des örtlichen Buchungsgeschehens sollte die Gemeinde auch die Erfordernisse für den 
gemeindlichen Gesamtabschluss ausreichend berücksichtigen, um die örtliche Tätigkeit auf die erforderlichen 
Aufstellungsarbeiten zu beschränken. Dazu gehört, bereits im Vorfeld bzw. im gemeindlichen Jahresabschluss 
und im Buchungssystem sachgerechte Differenzierungen festzulegen und entsprechende Auswertungsmöglich-
keiten einzurichten. Dabei sind die unterschiedlichen Anforderungen und Wünsche sowie die Transparenz und 
die Informationserfordernisse gegeneinander abzuwägen. Es sollte auch geprüft werden, ob sich auch eine Diffe-
renzierung nach den Adressaten der Leistungsbeziehungen anbietet. Im örtlichen Buchungssystem kann unter-
halb der bilanziell anzusetzenden Forderungsarten eine Auswertungsmöglichkeiten nach Schuldnern eingerichtet 
werden. Es ist auch möglich, diese Ebene in Unterkonten zu differenzieren, wie es für die Aufstellung des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses sachlich geboten ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Aufstel-
lung des gemeindlichen Gesamtabschlusses auch eine Aufwands- und Ertragskonsolidierung der Gemeinde 
durch die Gemeinde als Muttereinheit vorzunehmen ist (vgl. § 50 GemHVO NRW i.V.m. § 305 HGB).  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ  
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§ 28 
Inventur, Inventar 

 
(1) 1In der Inventur zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sind die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden 
Vermögensgegenstände, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen. 2Dabei ist der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände 
und Schulden anzugeben (Inventar). 3Die Vermögensgegenstände sind mindestens alle fünf Jahre durch eine 
körperliche Inventur aufzunehmen.  
 
(2) Forderungen und Verbindlichkeiten sind gesondert zu erfassen. 
 
(3) Das Verfahren und die Ergebnisse der Inventur sind so zu dokumentieren, dass diese für sachverständige 
Dritte nachvollziehbar sind. 
 
(4) 1Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt das Nähere über die Durchführung der Inventur. 2Die 
örtlichen Vorschriften müssen mindestens Bestimmungen in Ausführung der Absätze 1 bis 3 und der §§ 29 und 
58 enthalten. 3§ 31 Abs. 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 
 
 
Erläuterungen zu § 28: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Inhalte und Zwecke der Vorschrift 
 
Das Inventar der Gemeinde bildet eine Grundlage für die gemeindliche Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahres-
abschluss der Gemeinde. Dem gemeindlichen Inventar kommt sowohl eine Ordnungsfunktion als auch eine Wer-
termittlungsfunktion zu. Deshalb ist für den laufenden Geschäftsbetrieb der Gemeinde bestimmt worden, dass für 
den Schluss eines jeden Haushaltsjahres die Gemeinde ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu 
verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben hat (Inventar). Die gemeindliche Inventur und das Aufstel-
len des Inventars der Gemeinde erfordern ein aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken aller daran Beteilig-
ten. Ein Inventar stellt zudem das Bindeglied zwischen den in der Inventur erfassten Vermögensgegenständen 
und den Schulden für den Ansatz in der gemeindlichen Bilanz dar (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Zusammenhang von Inventar und Bilanz 

 
 

INVENTARZWECKE 
 

BILANZZWECKE 
 

Mengen- und Wertangaben 
 zum gemeindlichen 

Vermögen und Schulden 
 

 
Wertangaben 

 über gemeindliches  
Vermögen und Schulden 

 
 

Vermögensgegenstände  
Werden nach  

ihren Arten erfasst 
 

 
Vermögensgegenstände  
werden bei Bedeutung  
nach Arten angesetzt 

 
 

Schulden  
Werden nach 

 ihren Arten erfasst 
 

 
Schulden  

werden bei Bedeutung  
nach Arten angesetzt 

 
 

Darstellung i.d.R. in Staffelform 
 

 
Darstellung in Kontoform 
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Der Zusammenhang von Inventar und Bilanz 

 
 

INVENTARZWECKE 
 

BILANZZWECKE 
 

Interne Verwaltungsunterlage 
 

 
Information für die Öffentlichkeit 

 
 

Nicht für Analysen vorgesehen 
 

Geeignet für Bilanzanalysen 

Abbildung 433 „Der Zusammenhang von Inventar und Bilanz“ 
 
In diesem Zusammenhang stellt die Inventur als Bestandsaufnahme eine lückenlose, mengen- und wertmäßige 
Erfassung des Vermögens und der Schulden einer Gemeinde zu einem bestimmten Stichtag durch eine Inaugen-
scheinnahme in Form von Messen, Wiegen usw. dar. Ihr kommt dabei eine Kontrollfunktion zu, denn durch die 
Inventur soll auch sichergestellt werden, dass die Buchführung hinsichtlich der Bestandsführung richtig und ord-
nungsmäßig ist. Mit der gemeindlichen Inventur wird daher festgestellt, ob die Buchbestände („Soll-Bestand“) mit 
den Ist-Beständen übereinstimmen.  
 
Die Gemeinde kann dabei verschiedene Inventurformen miteinander verknüpfen, denn es ist anders als bei der 
gemeindlichen Bilanzierung zulässig, in aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren unterschiedliche Inventurformen 
zur Anwendung kommen zu lassen. Die Vorschrift zur gemeindlichen Inventur baut auf der Regelung des § 91 
GO NRW „Inventur, Inventar und Vermögensbewertung“ auf und konkretisiert dabei auch die Grundsätze ord-
nungsmäßiger Inventur. Das nachfolgende Schema soll deshalb den Zusammenhang zwischen der Bilanz, dem 
Inventar und der Inventur der Gemeinde verdeutlichen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze für Inventur, Inventar und Bilanz 

 
 

INVENTUR 
  

INVENTAR 
  

BILANZ 
Bestandsaufnahme  Bestandsverzeichnis  Vermögensstatus 

 
1. Lückenlose 
 
2. mengen- und 
    wertmäßige 
 
3. Erfassung der  
    Vermögensgegen- 
    stände und 
    Schulden 
 
4. zu einem bestimm-
ten 
    Zeitpunkt 
 
5. durch Inaugen-
schein- 
    nahme (messen,  
    zählen usw. 
 

 
 
 
 
 

Ergebnis 
der 

Inventur 
geht ein 

ins 
Inventar 

 
1. Mengen- und wertmäßige 
 
2. Einzeldarstellung der 
    Vermögensgegenstände 
    und Schulden 
 
3. in einer geordneten 
    Zusammenstellung 
 
4. zu einem bestimmten  
    Zeitpunkt 
 

 
 
 
 
 
 

Überleitung  
aus dem 
Inventar 

in die 
Bilanz 

 
1. Wertmäßige 
    Darstellung 
 
2. mit betragsmäßiger 
    Zusammenfassung 
    gleichartiger Posten 
 
3. als Gegenüberstellung 
    von Vermögen und 
    Schulden und  
    Eigenkapital 
 
4. zu einem Stichtag 
 
5. unter Fortschreibung 
    der Werte aus laufenden 
    Aufzeichnungen 
  

Abbildung 434 „Die Grundsätze für Inventur, Inventar und Bilanz“ 
 
Es ist ein wichtiges Ziel der gesamten Überprüfung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden, dass die 
gemeindliche Bilanz nur überprüfte Ist-Bestände enthält. Wird von der Gemeinde keine Inventur nach den ein-
schlägigen Vorschriften in diesem Sinne durchgeführt, ist die Ordnungsmäßigkeit der gemeindlichen Buchführung 
als nicht mehr gewährleistet anzusehen. Außerdem bestehen für die Gemeinde neben der stichtagsbezogenen 
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Inventur zum jährlichen Abschlussstichtag noch weitere Aufzeichnungspflichten, z. B. die Tagesabstimmungen 
bei den Finanzmittelkonten der Gemeinde (vgl. § 30 Absatz 4 GemHVO NRW). 
 
 
2. Die Inventurformen 
 
2.1 Die zeitlichen Inventurformen 
 
Die Vorschrift sieht eine jährliche vollständige Erfassung der im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehen-
den Vermögensgegenstände, der Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, aber auch der Forderungen und 
Verbindlichkeiten bezogen auf den gemeindlichen Abschlussstichtag als Inventurstichtag vor. Dazu ist z. B. zu 
beachten, dass die gemeindlichen Vermögensgegenstände mindestens alle drei Jahre durch eine körperliche 
Inventur aufzunehmen sind. Vor diesem Hintergrund bestehen für die Gemeinde verschiedene Formen für die 
zeitliche Durchführung ihrer Inventur (vgl. Abbildung).  
 

 
Die zeitlichen Inventurformen 

 

Stichtagsinventur 

 
Die Inventur wird in der Regel in Form der körperlichen 
Bestandsaufnahme und höchstens zehn Tage vor oder nach 
dem Abschlussstichtag durchgeführt. Sie erfordert je nach 
dem Tag ihrer tatsächlichen Durchführung entweder eine 
Wertfortschreibung oder Wertrückrechnung bezogen auf den 
gemeindlichen Abschlussstichtag. 
 

Vor- und nachverlegte 
Stichtagsinventur 

 
Die Inventur wird in der Regel in Form der körperlichen 
Bestandsaufnahme innerhalb der letzten drei Monate vor 
oder innerhalb der ersten beiden Monate nach dem Ab-
schlussstichtag durchgeführt. Sie erfordert je nach dem Tag 
ihrer tatsächlichen Durchführung entweder eine Wertfort-
schreibung oder eine Wertrückrechnung bezogen auf den 
gemeindlichen Abschlussstichtag. 
 

Permanente Inventur 

 
Der Buchbestand bei der Gemeinde wird regelmäßig durch 
eine körperliche Bestandsaufnahme während des gesamten 
Jahres überprüft und der Buchbestand zum Abschlussstich-
tag in den Jahresabschluss der Gemeinde übernommen. 
Diese Form der Inventur erfordert eine ordnungsgemäße 
und zeitgerechte Buchführung durch die Gemeinde. 
 

Abbildung 435 „Die zeitlichen Inventurformen“ 
 
 
2.2 Die sachlichen Inventurformen 
 
Die Vorschrift sieht eine jährliche vollständige Erfassung der im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehen-
den Vermögensgegenstände, der Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, aber auch der Forderungen und 
Verbindlichkeiten der Gemeinde vor. Für die sachliche Durchführung kommen dabei sowohl eine körperliche 
Inventur als auch eine Buch- und Beleginventur in Betracht (vgl. Abbildung).  
 

 
Die sachlichen Inventurformen 

 
 

Körperliche Inventur 
 

 
Die Bestandserfassung als mengenmäßige Erfassung der 
einzelnen körperlichen Vermögensgegenstände der Ge-
meinde. Sie erfolgt nach Arten und Wert der Vermögensge-
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genstände durch Zählen, Messen und Wiegen (Stückzahl, 
Länge, Gewicht), in Einzelfällen ggf. auch durch Schätzen. 
 

 
Buch- und Beleginventur 

 

 
Die Bestanderfassung der nicht körperlichen Vermögensge-
genstände und Schulden erfolgt anhand vorhandener Ver-
zeichnisse (buchhalterische Unterlagen) über Bestand, Art, 
Menge und Wert der Vermögensgegenstände und Schulden 
der Gemeinde. Es muss gesichert sein, dass dadurch die 
tatsächlichen Verhältnisse zutreffend erfasst werden (vgl. § 
29 Absatz 1 GemHVO NRW).  
 

Abbildung 436 „Die sachlichen Inventurformen“ 
 
Bei diesen sachlichen Inventurformen kann die Gemeinde gleichzeitig auch von den Inventurvereinfachungen 
Gebrauch machen (vgl. § 29 GemHVO NRW). Von der Gemeinde ist in diesen Fällen zu prüfen, ob die örtlich 
jeweils vorgesehene Maßnahme zu mehr Wirtschaftlichkeit beiträgt als die normale Inventur und der Grundsatz 
der Vollständigkeit sowie der Grundsatz der Richtigkeit nicht unvertretbar beeinträchtigt werden. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Verpflichtung zur Inventur): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Erfassung der Vermögensgegenstände und Schulden): 
 
1.1.1 Die Inhalte der Inventur 
 
Die Vorschrift, in der Inventur zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres die im wirtschaftlichen Eigentum stehen-
den Vermögensgegenstände, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen, ist darauf abgestellt, dass die Gemeinde durch die Inventur 
einen Überblick über ihr gesamtes Vermögen erhält. Der jeweils aktuelle Wert der einzelnen gemeindlichen Ver-
mögensgegenstände fließt dabei in die örtliche Erfassung ein. Für die vorhandenen geringwertigen Vermögens-
gegenstände, die einen Wert von 410 Euro nicht überschreiten, kann dabei auf die Erfassung verzichtet werden 
(vgl. § 29 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
Die Erfassung der gemeindlichen Vermögensgegenstände soll aber auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
erfolgen bzw. der Aufwand der Erfassung aller Vermögensgegenstände soll bei der Bestimmung des Inventurum-
fanges ausreichend Berücksichtigung finden. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI) bieten dafür eine 
Grundlage. Folgende Grundsätze gehören dazu (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Grundsatz  
der Vollständigkeit  

der Bestandsaufnahme 

 
Nach diesem Grundsatz muss als Ergebnis der Inventur ein 
Verzeichnis (Inventar) vorliegen, das sämtliche Vermögensge-
genstände und Schulden enthält. Bei der Erfassung sind daher 
die für die Bewertung relevanten Informationen mit zu erfassen. 
  

Grundsatz  
der Richtigkeit  

der Bestandaufnahme 
 

 
Nach diesem Grundsatz sind bei allen zulässigen Inventurver-
fahren die Art und die Menge sowie der Wert der Vermögens-
gegenstände und der Schulden zweifelsfrei festzustellen. Dabei 
ist zu berücksichtigen, ob es sich um physisch erfassbare oder 
nicht physisch erfassbare Vermögensgegenstände handelt. 
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Grundsatz  
der Einzelerfassung  

der Bestände 

 
Nach diesem Grundsatz sind die Vermögensgegenstände und 
die Schulden einzeln nach ihrer Art, nach ihrer Menge und 
ihrem Wert zu erfassen. Dabei sind eine Stichprobeninventur, 
die Festbewertung und die Gruppenbewertung zulässig. 
 

Grundsatz  
der Dokumentation  

und Nachprüfbarkeit 

 
Nach diesem Grundsatz ist die Durchführung der Inventur in 
einem Inventurrahmenplan zu dokumentieren. Die Ergebnisse 
der Inventur sind in Zähllisten nachzuweisen. Diese Unterlagen 
müssen für einen sachverständigen Dritten in einer angemes-
senen Zeit nachprüfbar sein. 
 

Grundsatz  
der Wirtschaftlichkeit 

 
Nach diesem Grundsatz muss der Aufwand, der im Rahmen der 
Durchführung der Inventur zu erwarten ist, in einem angemes-
senen Verhältnis zu den erwartenden Ergebnissen stehen. 
Zulässige Vereinfachungen bei der Inventur sind in die Beurtei-
lung einzubeziehen. 
 

Abbildung 437 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur“ 
 
Bei der Aufnahme des Vermögens und der Schulden der Gemeinde unterscheidet man die körperliche Inventur, 
die Beleginventur und die Buchinventur. Beim Vorhandensein von körperlichen Vermögensgegenständen erfor-
dern die Grundsätze eine körperliche Bestandsfeststellung, bei der das Vorhandensein, die Art, die Menge und 
die Beschaffenheit durch tatsächliche Inaugenscheinnahme durch die aufnehmenden Personen überprüft und 
physisch aufgenommen wird. Nur durch eine sorgsame Inventur unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Inventur können auch mögliche vorhandene Beschädigungen oder andere wertmindernde Verhältnisse fest-
gestellt und eine Aussage über den Zustand und den Instandsetzungsbedarf der Vermögensgegenstände ge-
macht werden, sodass ein zutreffendes Inventar von der Gemeinde erstellt werden kann.  
 
 
1.1.2 Der Inventurstichtag 
 
Die Gemeinde muss zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Inventur durchführen, denn nach der Vor-
schrift sind von ihr zu diesem Zeitpunkt die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, die 
Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur voll-
ständig aufzunehmen. Diese Vorgaben bedingen grundsätzlich, dass die gemeindliche Inventur am Abschluss-
stichtag durchzuführen ist (Stichtagsinventur). Die direkte Stichtagsinventur wird noch als gegeben angenommen, 
wenn die Inventur an dem Tag vor oder an dem Tag nach dem Abschlussstichtag vorgenommen wird. Eine Stich-
tagsinventur kann aber auch noch in einem angemessenen und abgegrenzten Zeitraum zeitnah um den Ab-
schlussstichtag herum durchgeführt werden. Es werden i.d.R. zehn Tage vor und nach dem Abschlussstichtag als 
angemessen angesehen.  
 
Bei diesem Zeitkorridor sind die mengen- und wertmäßigen Veränderungen beim gemeindlichen Vermögen und 
den Schulden, die sich zwischen dem Aufnahmetag und dem Abschlussstichtag ergeben, entsprechend im Er-
gebnis der Inventur zu berücksichtigen, denn in das Inventar dürfen nur Bestände aufgenommen werden, die bei 
der Gemeinde am Abschlussstichtag tatsächlich vorhanden sind. Außerdem muss der ordnungsgemäße Ablauf 
des Inventurverfahrens gesichert und von einem dafür Verantwortlichen kontrolliert sowie die mengen- und wert-
mäßigen Veränderungen zutreffend dokumentiert werden. 
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1.1.3 Das Inventurverfahren 
 
1.1.3.1 Die Verfahrensarten 
 
Das örtliche Inventurverfahren der Gemeinde ist davon abhängig, ob die Vermögensgegenstände der Gemeinde 
physisch erfassbar sind oder nicht. Der Aufwand für die Inventur (Form und Umfang der Inventurarbeiten) ist 
zudem von den vorhandenen örtlichen Grundlagen, z. B. von den vorhandenen Bestandverzeichnissen und 
Nachweisen der Gemeinde, abhängig. Die nachfolgend aufgezeigte Vorgehensweise (Quelle: NKF-
Dokumentation 2003 S. 390) ist für die Gemeinde nicht verbindlich. Sie stellt lediglich ein mögliches praktisches 
Umsetzungsverfahren dar (vgl. Abbildung). 
 

 
Abbildung 438 „Der Inventurablauf: Von der Richtlinie bis zu den Bilanzwerten“ 

 
Die Inventur muss neben dem Erfassen der Vermögensgegenstände (Bestandsprüfung) auch deren Inaugen-
scheinnahme beinhalten. Sie muss aber nicht zwingend immer in Form von Zählen und Messen, z.B. bei Gebäu-
den und Straßen, oder Wiegen, z. B. bei Vorräten, vorgenommen werden. Allerdings kann dieses Verfahren nur 
bei materiellen Vermögensgegenständen Anwendung finden, denn immaterielle Vermögensgegenstände, Forde-
rungen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten lassen sich nicht durch eine körperliche Inventur erfassen. Bei der 
gemeindlichen Inventur können die zulässigen Inventurvereinfachungsverfahren zur Anwendung kommen (vgl. § 
29 GemHVO NRW). 
 
Für das Inventurverfahren werden der Gemeinde die notwendigen Gestaltungsspielräume eröffnet, sowohl in der 
Form von Vereinfachungen als auch bei der zeitlichen Gestaltung der gemeindlichen Inventur. Der Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit ist dabei immer von der Gemeinde bei ihrer Festlegung der Durchführung der Inventur in die 
örtliche Entscheidung einzubeziehen. Durch eine sachgerechte örtliche Abwägung unter Beachtung der einschlä-
gigen Vorgaben kann dann bei der Inventur eine Vielzahl von Verfahrensvereinfachungen angewandt werden. 
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Die Gemeinde hat aber vorher eine Abwägung zwischen der Gesamtbedeutung und der Erheblichkeit der vorge-
sehenen Inventurvereinfachungen vorzunehmen.  
 
 
1.1.3.2 Die Verfahrensschritte 
 
1.1.3.2.1 Die Inventurrahmenplanung 
 
Die Durchführung der Inventur erfolgt i.d.R. in den Schritten „Vorbereitung der Inventur“, Durchführung der Inven-
tur“ und „Aufbereitung der Inventurergebnisse“. Die Vorbereitung der Inventur erfordert dabei eine Rahmenpla-
nung, durch die der Umfang der gemeindlichen Inventur in sachlicher und zeitlicher Hinsicht abgegrenzt und die 
jeweiligen Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Diese Planung beinhaltet dabei die Aufstellung eines Sach-
plans, eines Zeitplans und eines Personalplans. Das Schema zeigt die für die Inventur notwendigen Tätigkeiten 
schematisch auf (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Durchführung der gemeindlichen Inventur 

 
Vorbereitung der Inventur 

  

 
- Überprüfung der Inventurrichtlinien 
- Aufstellung des Inventurrahmenplans 
- Ggf. Sonderrichtlinien erlassen 
 

 Sachplan 

  

 
- Abgrenzung der Inventurbereiche 
- Festlegung der Inventurverfahren 
- Zuordnung der Inventurbereiche  zu Bilanzposten 
 

 Zeitplan 

  

 
- Bestimmung des zeitlichen Ablaufs (Terminplanung) 
- Festlegung des Inventurstichtages 
- Festlegung der Erfassungstage 
 

 Personalplan 

  

 
- Sicherstellung der Verfügbarkeit des Personals  
- Bildung von Aufnahmegruppen  
- Festlegung der Zuständigkeiten 
- Informationen über Inventurhilfen/Vereinfachungen 
 

Durchführung der Inventur 

  
 
- Erfassung von Vermögen und Schulden  
- Zusammenführung der Zähllisten 
 

Aufbereitung der Inventurergebnisse 

  

 
- Kontrolle und Prüfung der Zähllisten 
- Übertragung in die Inventarlisten 
- Ermittlung der (vorläufigen) Bilanzwerte 
- Übernahme in die Buchungsunterlagen  
 

Abbildung 439 „Die Durchführung der gemeindlichen Inventur“ 
 
Durch die sachlichen Festlegungen sollen dabei Doppelerfassungen und Erfassungslücken durch die Gemeinde 
vermieden und eine zweckbezogene Erfassung erreicht werden.  
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1.1.3.2.2  Der Sachplan 
 
Im Rahmen der Inventur sollen durch den Sachplan die Inventurgebiete, Inventurbereiche und Inventurfelder so 
festgelegt werden, dass eine exakte Abgrenzung gewährleistet ist. Durch die Festlegung müssen Doppelerfas-
sungen und Erfassungslücken ausgeschlossen und möglichst eine zweckmäßige Erfassung der Vermögensge-
genstände und Schulden gewährleistet sein. Der Aufbau des Sachplans könnte z. B. in Inventurgebiete, Inventur-
bereiche und Inventurfelder gegliedert sein. Die Abgrenzung innerhalb der Inventurbereiche kann nach örtlichen 
und sachlichen Kriterien erfolgen. 
 
Die Gemeinde kann dabei Inventurfelder nach örtlichen Gesichtspunkten eingrenzen z. B. nach Gebäuden, 
Stockwerken, Räumen, Raumteilen, Stadtteilen, Straßen usw. Dafür können dann z.B. Raum- und Lagerver-
zeichnisse, Stadtpläne und Straßenverzeichnisse oder andere Materialien herangezogen werden. Die Festlegung 
der Inventurfelder nach solchen sachlichen Kriterien soll dabei sicherstellen, dass die Bestände den richtigen 
Bilanzposten, z. B. Grünflächen, Kindergärten, Brücken usw. zugeordnet werden. Bei der Einteilung der Inventur-
felder steht die lückenlose und überschneidungsfreie Zuordnung im Vordergrund.  
 
 
1.1.3.2.3  Der Zeitplan 
 
Jährlich ist bezogen auf den Schluss des Haushaltsjahres (Abschlussstichtag) eine Inventur durchzuführen und 
ein Inventar aufzustellen. Im Zeitplan wird dazu unter Berücksichtigung der zulässigen Inventurformen der zeitli-
che Ablauf der gemeindlichen Inventur näher bestimmt. Die Vorbereitungen, die Durchführung und die Aufberei-
tung der Inventurdaten werden dabei in den zeitlichen Ablauf eingeordnet. Grundsätzlich sollen auf den Ab-
schlussstichtag bezogene „Stichtagsinventuren“ durchgeführt werden. Die Stichtagsinventur (Inventur am Bilanz-
stichtag) muss dabei nicht an einem Tag (31. Dezember) durchgeführt werden. Sie muss aber zeitnah - maximal 
10 Tage vor oder 10 Tage nach dem Bilanzstichtag – erfolgen. Mögliche Bestandsveränderungen zwischen dem 
Inventurstichtag und dem Bilanzstichtag sind deshalb zu berücksichtigen.  
 
Eine vor- oder nachverlegte Stichtagsinventur ist innerhalb der letzten drei Monate vor oder innerhalb der ersten 
zwei Monate nach dem Bilanzstichtag durchzuführen. Das am Inventurstichtag zu erstellende Inventar muss 
wertmäßig auf den Bilanzstichtag fortgeschrieben bzw. zurückgerechnet werden. Hierbei sollte besonders darauf 
geachtet werden, dass keine Doppelzählungen erfolgen. Ferner sind Verschiebungen von Vermögensgegenstän-
den zwischen abgegrenzten Inventurbereichen während dieser Zeit genau nachzuhalten. Die permanente Inven-
tur erfolgt während des Haushaltsjahres und erfordert von der Gemeinde eine mengenmäßige Bestandsfort-
schreibung zum Bilanzstichtag. 
 
 
1.1.3.2.4 Der Personalplan 
 
Im Personalplan wird die personelle Verantwortung für die Vorbereitung, Durchführung und Aufbereitung der 
Inventur geregelt. Dabei liegt die Verantwortung für die Koordination und Durchführung der Inventur bei i.d.R. der 
vorab zu bestimmenden zentralen Inventurleitung. Die Verantwortlichkeiten für die Koordination der Erfassungs-
maßnahmen sind dabei näher festzulegen. Dazu gehört die Entscheidung, ob z. B. eine zentrale Inventurleitung 
eingerichtet wird. Im Personalplan wird auch die Zusammensetzung der Aufnahmegruppen geregelt. Eine Auf-
nahmegruppe sollte aus mindestens zwei Personen, einem Ansager und einem Aufschreiber (4-Augen-Prinzip), 
bestehen.  
 
Die Kontrolle kann durch die Aufnahmeleitung erfolgen, es kann aber auch eine dritte Person, die Kontrollperson, 
benannt und in die Aufnahmegruppe integriert werden. Darüber hinaus wird im Personalplan geregelt, wer die 
Zähllisten in die Inventarlisten überträgt und die vorläufigen Bilanzwerte ermittelt. In diesem Zusammenhang ist 
die Aufnahmeleitung für die ordnungsmäßige Durchführung der Inventur verantwortlich. Ihr obliegt die Koordinati-
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on und die Überwachung der Inventur. Die Aufnahmegruppen für die einzelnen Inventurfelder werden daher von 
der Aufnahmeleitung bestimmt. 
 
 
1.1.3.2.5 Die Sonderrichtlinien 
 
Im Zuge einer Inventur sollte auch eine Entscheidung darüber getroffen werden, inwieweit Sonderrichtlinien für 
bestimmte Inventurfelder zu erstellen sind. Sie sollen immer dann erstellt werden, wenn vor Ort besondere Rege-
lungen über die allgemeinen Inventurrichtlinien hinaus und unter Berücksichtigung der späteren Bilanzierung zu 
treffen sind. So sind z. B. örtliche Sonderrichtlinien sachgerecht, wenn in einzelnen Bereichen der gemeindlichen 
Verwaltung spezielle Inventurverfahren und -systeme Anwendung finden sollen, z. B. für die Bestandsaufnahme 
von Medienbeständen in Bibliotheken. Die örtlichen Sonderrichtlinien sind dabei in die Inventurrahmenplanung 
einzubinden. 
 
 
1.1.3.3 Die körperliche Inventur 
 
Bei der Inventur der Gemeinde soll grundsätzlich eine körperliche Inventur für alle physisch erfassbaren Vermö-
gensgegenstände erfolgen, d.  h. diese Vermögensgegenstände sind in Augenschein zu nehmen und in Zähllis-
ten zu erfassen. Die Inaugenscheinnahme ist erforderlich, damit nur die Vermögensgegenstände, die tatsächlich 
bei der Gemeinde vorhanden sind, in das gemeindliche Inventar aufgenommen werden. Bei einer solchen Inven-
tur kann z. B. auch eine Aussage über den Zustand und den Instandsetzungsbedarf von Vermögensgegenstän-
den gemacht werden, weil mögliche vorhandene Beschädigungen oder andere wertmindernde Verhältnisse er-
kennbar sind. Diese Informationen über gemeindliche Vermögensgegenstände sind grundsätzlich nur mit einer 
körperlichen Bestandsaufnahme erreichbar. 
 
In den Fällen, in denen die Inaugenscheinnahme auch unter fachtechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten erfolgt, kann aus haushaltswirtschaftlicher Sicht vielfach auf das Messen und Wiegen oder Ähnliches verzich-
tet werden. Dadurch kann sich eine besondere Form einer Inventur herausbilden, die systematisch zwischen 
einer handelsrechtlichen körperlichen Inventur und einer Beleginventur einzuordnen wäre. Diese besondere Art 
der gemeindlichen Inventur steht mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Inventur (GoI) in Einklang und wird als 
eine Kombination zwischen den Grundformen der Inventurverfahren durchgeführt.  
 
 
1.1.4 Die Anwendung wichtiger Begriffe 
 
1.1.4.1 Der Begriff „Vermögensgegenstand“ 
 
Das Haushaltsrecht für Gemeinden orientiert sich bei der Auslegung des Begriffs „Vermögensgegenstand“, für 
den es keine gesetzliche Definition und keine einheitliche Begriffsbestimmung gibt, an der kaufmännischen Aus-
legung (vgl. § 33 GemHVO NRW). So wird im allgemeinen Wirtschaftsleben ein Wirtschaftsgut dadurch als Ver-
mögensgegenstand charakterisiert, das mit ihm ein wirtschaftlicher Wert vorliegt, das Wirtschaftsgut selbstständig 
nutzungsfähig und bewertbar ist. Diese Kriterien ermöglichen grundsätzlich, Wirtschaftsgüter sowohl als Sachge-
samtheit wie auch in ihren technischen Einzelteilen zu bewerten und zu bilanzieren. 
 
 
1.1.4.2 Der Begriff „Schulden“ 
 
Bei der Auslegung des Begriffs „Schuldenlage“ orientiert sich das Haushaltsrecht für Gemeinden ebenso wie 
beim Begriff „Vermögenslage“, für die es keine gesetzliche Definition und keine einheitliche Begriffsbestimmung 
gibt, an der kaufmännischen Auslegung. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass im allgemeinen Wirtschaftsleben, 
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ausgehend von der Bilanz der Begriff „Schuldenlage“ dadurch abgegrenzt wird, dass ausgehend von der Passiv-
seite der gemeindlichen Bilanz nicht das Eigenkapital und die Sonderposten sowie die passive Rechnungsab-
grenzung dazu zu zählen sind. Die auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz angesetzten gemeindlichen 
Verpflichtungen und Verbindlichkeiten dienen dazu, dass die Bilanz damit ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Schuldenlage der Gemeinde vermitteln kann.  
 
 
1.1.4.3 Der Begriff „Rechnungsabgrenzungsposten“ 
 
In der Bilanz sind immer dann Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn nach dem Grundsatz der Ab-
grenzung nach Sache und Zeit die Ausgaben oder Einnahmen im abgelaufenen Haushaltsjahr erfolgt sind, die 
Aufwendungen oder Erträge jedoch erst späteren Haushaltsjahren zuzurechnen und die Beträge nicht geringfügig 
sind (vgl. § 42 GemHVO NRW). Allgemein liegen den Rechnungsabgrenzungsposten gemeindliche Geschäfts-
vorfälle oder Verträge zugrunde, bei denen Leistung und Gegenleistung von zeitbezogener Natur sind, jedoch in 
zeitlicher Hinsicht auseinanderfallen. Um Rechnungsabgrenzungsposten in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, 
muss die betreffende Zeit kalendermäßig bestimmbar, d. h. die Dauer muss berechenbar sein und sich aus dem 
jeweils vorliegenden Sachverhalt ergeben. Nur für derartige transitorische Vorgänge dürfen, wenn die Vorausset-
zungen dafür vorliegen, von der Gemeinde Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden. 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Aufstellung des Inventars): 
 
1.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Das Inventar ist das gemeindliche Verzeichnis, das Auskunft über das Ergebnis der gemeindlichen Inventur nach 
Art, Menge und Wert gibt. Das Inventar ist als Bestandsverzeichnis daher zeitnah zum Abschlussstichtag 31. 
Dezember aufzustellen. Es bildet die Grundlage für die aufzustellende Bilanz und den Anhang im gemeindlichen 
Jahresabschluss. Die Vorschrift enthält daher die Vorgabe für die Gemeinde, den Wert der einzelnen in der In-
ventur zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres erfassten Vermögensgegenstände und Schulden in einem Be-
standsverzeichnis (Inventar) anzugeben. Diese Vorgabe dient der zutreffenden Darstellung der Vermögens- und 
Schuldenlage der Gemeinde im Jahresabschluss. Die gemeindliche Pflicht zur vollständigen Erfassung der in 
ihrem wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und Schulden umfasst daher auch die Auf-
nahme bereits abgeschriebener oder nicht werthaltiger Vermögensgegenstände, die von der Gemeinde noch 
genutzt werden, in Form eines Merkpostens (Erinnerungswert) in das Inventar. 
 
 
1.2.2 Die Bewertung von Vermögen und Schulden 
 
Nach Prüfung und Kontrolle der Zähllisten und der Übertragung in die Inventarliste sind durch die Bewertung der 
einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden die vorläufigen Bilanzwerte unter Beachtung der Bilanzierungs-
grundsätze zu ermitteln. Dabei müssen bis zur endgültigen Erstellung des Jahresabschlusses alle bewertungsre-
levanten Informationen Berücksichtigung finden. Zu prüfen ist daher, ob ein Ansatz in der gemeindlichen Bilanz 
unter Berücksichtigung folgender Wertgrößen zu bilden ist (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Wertbegriffe für die gemeindliche Bilanzierung 

 
 

Bezeichnung 
 

Vorschrift 
 

Anschaffungskosten 
 

 
§ 91 GO NRW, § 33 GemHVO NRW 
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Die Wertbegriffe für die gemeindliche Bilanzierung 
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Vorschrift 
Barwert 

 
§ 91 GO NRW, § 36 Absatz 1 GO NRW 

 
Beizulegender Wert 

 
 
§ 35 Absatz 5 und 7 GemHVO NRW 

 
Gewogener Durchschnittswert 

 
§ 34 Absatz 3 GemHVO NRW 

 
Herstellungskosten 

 

 
§ 91 GO NRW, § 33 GemHVO NRW 
 

 
Rückzahlungsbetrag 

 
§ 91 Absatz 2 GO NRW 

Abbildung 440 „Die Wertbegriffe für die gemeindliche Bilanzierung“ 
 
Nach der jeweiligen Entscheidung, ob ein gemeindlicher Vermögensgegenstand und eine Verbindlichkeit zu bi-
lanzieren sind, muss die Frage geklärt werden, mit welchem Wert diese in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen 
sind. Zu beachten ist dabei, dass nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften unterschiedliche Wertbegriffe zur 
Anwendung kommen können. Bei der Wertbildung sind zudem die Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung 
(GoBi), zu denen auch die Grundsätze für die Bilanzgliederung gehören, zu beachten (vgl. z.B. §§ 41 bis 43 
GemHVO NRW).  
 
 
1.2.3 Die Aufstellung der Verzeichnisse 
 
Die Vorschrift enthält aber keine Formvorgaben über das Inventar, jedoch sollten die Vermögensgegenstände 
und die Schulden der Gemeinde immer getrennt voneinander in eigenständigen Verzeichnissen aufgeführt wer-
den. Die Beachtung der GoB bei der Aufstellung dieser Verzeichnisse verlangen Klarheit, Übersichtlichkeit und 
Nachvollziehbarkeit in der Darstellung, sodass die Gliederung des Inventars diesen Anforderungen entsprechen 
muss. Wegen der aus dem Inventar vorzunehmenden Überleitung in die Bilanz bietet sich für die Verzeichnisse 
des Inventars eine Gliederung entsprechend den Gesichtspunkten zur Aufstellung der gemeindlichen Bilanz an 
(vgl. § 41 GemHVO NRW).  
 
Die Vermögensgegenstände der Gemeinde sind deshalb im Rahmen des Anlage- und Umlaufvermögens nach 
ihrer Liquidität zu gliedern und die Schulden als gemeindliche Verpflichtungen nach ihrer Fälligkeit. Außerdem ist 
das Inventar mit Ort und Datum zu versehen und vom zuständigen Verantwortlichen für die gemeindliche Inventur 
eigenhändig zu unterzeichnen. Ebenso müssen die ggf. für Teilgebiete der Inventur bestellten Verantwortlichen 
die entsprechenden Teile des Inventars unterzeichnen. 
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Regelmäßig wiederkehrende Bestandskontrolle):  
 
1.3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Vorschrift verlangt, dass die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche In-
ventur aufzunehmen sind. Eine ordnungsmäßige Buchführung der Gemeinde ermöglicht zwar grundsätzlich eine 
zutreffende Fortführung des Bestandes an Vermögensgegenständen und eine Fortschreibung der Werte der 
einzelnen Vermögensgegenstände, jedoch bedarf es bei der Gemeinde darüber einer regelmäßigen Kontrolle. Mit 
einer solchen Bestandskontrolle soll festgestellt werden, ob sich die in der Finanzbuchhaltung erfassten gemeind-
lichen Vermögensgegenstände noch tatsächlich im Bestand der Gemeinde befinden. Es muss dabei auch deren 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 28 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1760 

Zustand festgestellt werden, damit sichergestellt ist, dass die fortgeführten Buchwerte noch den tatsächlichen 
Verhältnissen der genutzten gemeindlichen Vermögensgegenstände entsprechen.  
 
Ein alleiniger Blick in die Buchungsunterlagen und eine Erfassung daraus im Rahmen jeder jährlichen Inventur 
zum Abschlussstichtag kann auch bei der Gemeinde nicht die notwendige Sicherheit bieten, damit der gemeindli-
che Jahresabschluss die ihm obliegenden Aufgaben zutreffend erfüllt. Die haushaltsrechtliche Regelung bedeutet 
daher kein Misstrauen gegenüber den betreffenden Beschäftigten der Gemeinde. Die pflichtige Überprüfung der 
Beleglage soll vielmehr das Gegenteil bewirken. Die nach der Vorschrift in regelmäßigen Abständen durchzufüh-
rende körperliche Inventur soll gewährleisten, dass die Fortschreibung der Ergebnisse aus den durchgeführten 
Buchinventuren bestätigt wird.  
 
Die verpflichtende regelmäßige Überprüfung des Bestandes an Vermögensgegenständen durch eine körperliche 
Inventur trägt daher auch zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Gemeinde bei, da erst durch die tatsächli-
che Inaugenscheinnahme der einzelnen Vermögensgegenstände ein Bild über den realen Zustand eines jeden 
Vermögensgegenstandes entsteht. Erst dadurch kann auch die Tauglichkeit bzw. Nutzbarkeit für die gemeindli-
che Aufgabenerfüllung sachgerecht beurteilt werden. Bei den folgenden Inventuren kann dann ein ordnungsmä-
ßiger Nachweis des vorhandenen Vermögens wieder für mehrere Jahre aus den Buchungsunterlagen der Ge-
meinde erbracht werden. Die unterschiedlichen Anforderungen an die Erfassung und den Nachweis der Vermö-
gensgegenstände des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens nach den GoB stehen einer regelmäßig 
wiederkehrenden Überprüfung in Form der körperlichen Bestandsaufnahme dabei nicht entgegen. 
 
 
1.3.2 Die Bestandskontrolle als körperliche Inventur 
 
1.3.2.1 Die inventurmäßige Ausgangslage  
 
Die ordnungsgemäße Verwaltung des gemeindlichen Vermögens erfordert eine sachgerechte Erfassung der 
Vermögensgegenstände sowie die Pflege der erhobenen Daten für die Aufstellung des Jahresabschlusses. Diese 
Vorgabe setzt voraus, dass für die betreffenden Vermögensgegenstände eine Anlagenkartei oder eine Anlagen-
buchhaltung geführt wird, in denen der Bestand, die Zu- und Abgänge sowie die Abschreibungen ordnungsge-
mäß und zeitnah erfasst werden. Am Inventurstichtag kann dann der buchmäßige Endbestand anhand der Anla-
genbuchhaltung ermittelt und in die Inventarlisten übernommen werden (vgl. § 29 Absatz 1 GemHVO NRW). Eine 
solche Handhabung sollte wegen ihrer Bedeutung für die gemeindlichen Vermögensverhältnisse unter Beteili-
gung der fachlich Verantwortlichen erfolgen. 
 
In den Fällen, dass die Gemeinde anhand vorhandener Verzeichnisse über Bestand, Art, Menge und Wert eine 
Buch- und Beleginventur über ihre Vermögensgegenständen über mehrere Haushaltsjahre durchführt, bedarf es 
gleichwohl einer Kontrolle durch eine regelmäßige Inaugenscheinnahme der gemeindlichen Vermögensgegen-
stände. Durch diese Kontrolle wird die ordnungsmäßige Erfassung und Nachvollziehbarkeit des Bestandes an 
gemeindlichen Vermögensgegenständen durch eine Anlagenkartei oder eine Anlagenbuchhaltung grundsätzlich 
nicht infrage gestellt. Die Gemeinde kann daher bei der Durchführung der Bestandskontrolle alle drei Jahre in 
Abhängigkeit von den örtlichen Verhältnissen auch die bei einer üblichen Inventur zulässigen Inventurvereinfa-
chungen nutzen (vgl. § 29 Absatz 2 und 3 GemHVO NRW). Ebenso soll bei einer Bestandskontrolle auch der 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ausreichend Beachtung finden.  
 
 
1.3.2.2 Die Vornahme der Bestandskontrolle 
 
Bei einer körperlichen Inventur sind die bei der Gemeinde materiell vorhandenen Vermögensgegenstände in 
Augenschein zu nehmen und in Zähllisten zu erfassen. Die Erfassung der Mengen ist durch Zählen, Messen oder 
Wiegen vorzunehmen. Bei der Inaugenscheinnahme sind daher auch Beschädigungen und Mängel bzw. Qualität 
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und Zustand festzuhalten sowie eine Einschätzung der weiteren Nutzbarkeit vorzunehmen. Sofern ggf. eine Ver-
äußerung in Betracht gezogen wird, sollten auch die Feststellung einer Verwertbarkeit und ihre voraussichtliche 
Größenordnung dazugehören. Der Aufnehmende sollte daher eine ausreichende Sachkunde über die Arten der 
einzelnen gemeindlichen Vermögensgegenstände besitzen.  
 
In diesem Rahmen sind die Vermögensgegenstände der Gemeinde, die als Sachgesamtheit in der gemeindlichen 
Bilanz angesetzt sind, z. B. Straßen, Maschinen, auch als Sachgesamtheit im Rahmen der gemeindlichen Inven-
tur zu erfassen. Zu jeder Zeit muss es dabei einem sachverständigen Dritten möglich sein, den Zählvorgang und 
die Eintragungen in den Zähllisten nachzuvollziehen. Auf die grundsätzliche Inaugenscheinnahme darf aber im 
Rahmen der regelmäßigen Überprüfung, insbesondere auch aus Gründen der Bewertung, z. B. Feststellung des 
Instandhaltungsbedarfs zur Abwertung von gemeindlichen Vermögensgegenständen oder zur ggf. erforderlichen 
Rückstellungsbildung, nicht verzichtet werden.  
 
Die Bestandskontrolle kann daher nicht als Kontrolle ohne Inaugenscheinnahme in Betracht kommen. Im zeitli-
chen Zusammenhang mit dem Abschlussstichtag sowie den Kenntnissen und Unterlagen in den einzelnen Fach-
bereichen und dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit kann nur im örtlichen Einzelfall die tatsächliche Form dieser 
Überprüfung der gemeindlichen Bestände festgelegt werden. In welcher Form dabei die zulässigen Inventurver-
einfachungen zur Anwendung kommen, ist ebenfalls örtlich zu bestimmen. In diesem Zusammenhang ist auch zu 
berücksichtigen, ob und welche sachlichen Veränderungen sich bei den erfassten gemeindlichen Vermögensge-
genständen seit der letzten körperlichen Inventur ergeben haben und wie diese, z. B. in den Fachbereichen der 
gemeindlichen Verwaltung, nachgehalten und dokumentiert worden sind.  
 
Eine ausreichende und auf dem aktuellen Stand befindliche Dokumentation kann daher eine geeignete Grundla-
ge bieten, in ausgewählten Bereichen und bei einer großen Vielzahl von Vermögensgegenständen die Inaugen-
scheinnahme ggf. nur stichprobenartig vorzunehmen. Sofern sich herausstellt, dass die körperliche Inventur als 
wirtschaftlich nicht vertretbar angesehen werden muss, ist abzuwägen, ob die Bestände an Vermögensgegen-
ständen ggf. teilweise in Abstimmung mit den fachlich betroffenen Bereichen der gemeindlichen Verwaltung un-
mittelbar aus vorhandenen Belegen entnommen werden können. 
 
 
1.3.3 Die Festlegung des Kontrolltermins  
 
Nach der Vorschrift sind die gemeindlichen Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine kör-
perliche Inventur aufzunehmen. Daraus folgt, dass zum Stichtag des betreffenden gemeindlichen Jahresab-
schlusses das nach den Unterlagen der Gemeinde ausgewiesene Vorhandensein von gemeindlichen Vermö-
gensgegenständen durch eine Inaugenscheinnahme zu überprüfen ist. Der Gesetzgeber hat dafür keine beson-
dere Festlegung über den Zeitraum der Bestandskontrolle bezogen auf den betreffenden Abschlussstichtag ge-
troffen. Es muss aber einerseits eine Zuordnung auf einen Stichtag möglich sein. Andererseits muss eine ausrei-
chende und geeignete Bestandskontrolle gewährleistet und umgesetzt werden. Ein zeitlicher Zusammenhang 
zum jeweiligen Abschlussstichtag muss daher sachgerecht bestehen. 
 
Ausgehend von der erstmaligen Inventur der Gemeinde im Zusammenhang mit der Einführung des NKF und der 
Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde ist vor Ort über die zeitliche Dimension der Bestandskontrolle 
eigenverantwortlich von der Gemeinde zu entscheiden. Sie hat dabei zu prüfen, ob und in welchen Fällen ein 
über ein paar Tage um den Abschlussstichtag erweiterter Kontrollzeitraum in Betracht kommen kann. Ebenso ist 
ggf. auch eine unterjährige Inaugenscheinnahme des jeweils zuständigen Fachbereiches anzuerkennen, wenn 
dort Vermögensgegenstände genutzt werden, die i.d.R. nur einer geringen oder keiner wertmäßigen Veränderung 
unterliegen. Eine solche Arbeit kann dabei die Form einer permanenten Inventur annehmen, sodass solche Arbei-
ten durchaus dem Sinn und Zweck des Überprüfens des gemeindlichen Bestandes und damit der haushaltsrecht-
lichen Vorschrift inhaltlich ausreichend entsprechen. 
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Ausgehend davon, dass die Inventur eine Bestandsaufnahme und damit eine lückenlose, mengen- und wertmä-
ßige Überprüfung des erfassten Vermögens und der Schulden einer Gemeinde darstellt und diese Kontrolle in 
einem angemessenen und abgegrenzten Zeitraum um den Abschlussstichtag durchzuführen ist, müssen auch die 
zeitlichen Festlegungen der einzelnen örtlichen Maßnahmen den Überprüfungszielen genügen. Im Sinne der 
haushaltsrechtlichen Vorgaben kann wie in allen anderen Geschäftsbereichen der Gemeinde nicht auf regelmä-
ßige eine Kontrolle in bestimmten Zeitabständen verzichtet werden.  
 
Das Zusammenspiel der fachlichen Kenntnisse über die Nutzung der gemeindlichen Vermögensgegenstände mit 
der aus wirtschaftlichen Gesichtspunktpunkten in bestimmten Zeitabständen vorzunehmenden Inaugenschein-
nahme dieser Vermögensgegenstände bedarf auch aus dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit heraus einer ge-
eigneten örtlichen Kombinationsform. Die Gemeinde kann eigenverantwortlich und sachlich vertretbar festlegen, 
in welchem Ausmaß in sachlicher und zeitlicher Dimension eine Inaugenscheinnahme tatsächlich vorzunehmen 
ist. Ein solche Standardsetzung dient auch der örtlichen Sicherheit der Aufgabenerfüllung und kann daher den 
örtlichen Regelungen über die "Sicherheitsstandards" zugerechnet werden (vgl. § 31 GemHVO NRW). 
 
Bei der Berechnung der regelmäßigen Durchführung der Bestandskontrolle nach fünf Jahren ist grundsätzlich von 
der Inventur zur Aufstellung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz auszugehen. Die Gemeinde war verpflichtet, 
eine Inventur durchzuführen und ein Inventar aufzustellen (vgl. § 53 Absatz 2 GemHVO NRW). Sofern die Ge-
meinde für ihre Eröffnungsbilanz den 1. Januar 2009 als Bilanzstichtag bestimmt hatte, muss die Gemeinde nun-
mehr nach fünf Jahren das Vorhandensein der gemeindlichen Vermögensgegenstände durch eine Inaugen-
scheinnahme im Rahmen der Inventur wieder prüfen, sodass eine Inaugenscheinnahme spätestens zum Ab-
schlussstichtag 31. Dezember 2013 erfolgen muss. Von der Gemeinde ist danach zu jedem weiteren fünften 
Abschlussstichtag eine entsprechende Überprüfung vorzunehmen, wenn eine solche Bestandskontrolle nicht 
freiwillig in kürzeren Zeitabständen vorgenommen wird. Die Verlängerung der zeitlichen Frist von drei auf fünf 
Jahre durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ermöglicht für die Gemeinde eine entsprechende Verschie-
bung in der Durchführung der körperlichen Inventur. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Erfassung von Forderungen und Verbindlichkeiten): 
 
2.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Die Vorgabe einer gesonderten Erfassung von Forderungen und Verbindlichkeiten ist Teil der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Inventur (GoI) und konkretisiert diese. Jedoch wird die bei den Vermögensgegenständen übliche 
körperliche Inventur durch die Beleginventur ersetzt, da diese für die Forderungen und Verbindlichkeiten die ein-
zige Aufnahmemöglichkeit darstellt. Bei dieser Inventurform muss der Bestand durch Belege der Gemeinde 
nachgewiesen werden. Unter Belegen versteht man hierbei nicht nur Buchungsbelege, sondern auch Urkunden, 
Dokumente und Grundbuchauszüge und Verträge. Bei der Durchführung der Inventur müssen aber auch bereits 
die Vorgaben zur Bilanzierung der Forderungen und Verbindlichkeiten berücksichtigt werden.  
 
Die Beleginventur findet aber auch auf immaterielle Vermögensgegenstände Anwendung. Außerdem erfordert die 
Inventur der Haftungsverhältnisse und der Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie sonstiger 
Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde ergeben können, i.d.R. eine entspre-
chende Einbindung der Fachbereiche oder Fachämter in der gemeindlichen Verwaltung. Es bietet sich in diesem 
Zusammenhang ggf. ein Nachhalten der wichtigsten vertraglichen Bindungen der Gemeinde an zentraler Stelle in 
der gemeindlichen Verwaltung an. 
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2.2 Die Erfassung von Forderungen 
 
Die Forderungen der Gemeinde entstehen aus ihrem öffentlich-rechtlichen und ihrem privatrechtlichen Handeln. 
Entsprechend sind die Forderungen in der gemeindlichen Bilanz zu untergliedern und im Rahmen der Inventur zu 
erfassen. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören z. B. Gebühren-, Beitrags- und Steuerforderungen 
sowie Forderungen aus Transferleistungen, z.B. aus der Gewährung von Sozialhilfe. Die öffentlich-rechtlichen 
und die privatrechtlichen Forderungen der Gemeinde sollten adressatenbezogen unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des gemeindlichen Gesamtabschlusses erfasst werden, z. B. Forderungen gegenüber verbunde-
nen Unternehmen. Die Forderungsgliederung kann dabei nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung 
ausgerichtet werden (vgl. § 77 GO NRW).  
 
Bereits bei der Erfassung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen der Gemeinde müssen 
diese auf ihre Einbringlichkeit hin betrachtet und bewertet werden. Auch die dabei möglichen Risiken für die Ge-
meinde dürfen dabei nicht außer Betracht bleiben, z. B. ein Ausfallrisiko oder ein Beitreibungsrisiko. Zu beachten 
ist dabei, dass Risiken, die sich aus dem der Forderung zugrunde liegenden gemeindlichen Geschäft ergeben, 
nicht als Forderungsrisiko eingestuft werden können. Für den gemeindlichen Jahresabschluss haben diese Ge-
gebenheiten zur Folge, dass zum Abschlussstichtag jede Forderung der Gemeinde einer individuellen Risiko-
überprüfung unter Beachtung des § 26 GemHVO NRW zu unterziehen und ggf. in der geschätzten Höhe des 
Ausfalls abzuschreiben ist (Grundsatz der Einzelbewertung). Nur sichere (vollwertige) Forderungen der Gemein-
de, bei denen keine Zweifel hinsichtlich eines möglichen Zahlungsausfalls bestehen, dürfen mit dem Nominalbe-
trag in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden. 
 
 
2.3 Die Erfassung von Verbindlichkeiten  
 
Die Verbindlichkeiten der Gemeinde sollen möglichst entsprechend ihrer Gliederung in der Bilanz der Gemeinde 
im Rahmen der Inventur erfasst werden. Die Verbindlichkeiten sind daher im Wesentlichen nach den wichtigsten 
Arten, z. B. aus Krediten für Investitionen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen, zu erfassen. 
Bei den Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen kann auch zusätzlich eine Differenzie-
rung nach Gläubigern erfolgen. Die wichtigsten Arten von gemeindlichen Verbindlichkeiten können, sofern diese 
für das Bild der gemeindlichen Bilanz von Bedeutung sind, auch als gesonderte Bilanzposten angesetzt und ent-
sprechend in der Inventur erfasst werden. Zu solchen gemeindlichen Verbindlichkeiten gehören die Verbindlich-
keiten aus Krediten für Investitionen“, aus Krediten zur Liquiditätssicherung“, aus Vorgängen, die Kreditaufnah-
men wirtschaftlich gleichkommen, aus Lieferungen und Leistungen, aber auch die Verbindlichkeiten aus den 
gemeindlichen Transferleistungen gegenüber Dritten.  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Nachvollziehbarkeit des Inventurverfahrens): 
 
3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Bei der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Überwachung und Auswertung der Inventur sowie bei der Aufstel-
lung des Inventars sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu beachten, die aber auf die Inventur 
bezogen als Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI) zu achten sind, denn sie stehen unmittelbar im Zu-
sammenhang mit der Bestandsaufnahme des gemeindlichen Vermögens und der Schulden der Gemeinde. Dazu 
gehört eine Vielzahl von Grundsätzen, z. B. Vollständigkeit, Klarheit, Dokumentation, Nachprüfbarkeit der Be-
standsaufnahme, sowie die gesonderte Erfassung der Forderungen und Verbindlichkeiten, aber auch der Grund-
satz der Wirtschaftlichkeit. Die Grundsätze müssen bei jeder gemeindlichen Inventur Anwendung finden.  
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3.2 Die Vollständigkeit der Bestandsaufnahme 
 
Als Ergebnis der Inventur muss ein Verzeichnis (Inventar) vorliegen, das sämtliche Vermögensgegenstände und 
Schulden enthält. Bei der Erfassung der Vermögensgegenstände sind alle für die Bewertung relevanten Informa-
tionen (qualitativer Zustand, Beschädigungen und Mängel, verminderte oder fehlende Verwertbarkeit) festzuhal-
ten. Doppelerfassungen und Erfassungslücken müssen bereits bei der Inventurplanung ausgeschlossen werden. 
Für den Bereich der Schulden sind insbesondere die Vollständigkeit der Rückstellungen sowie ein Überblick über 
die wesentlichen Risiken sicherzustellen. Diese Sachlage führt dazu, dass neben den Vermögensgegenständen 
und Schulden der Gemeinde auch alle sonstigen wichtigen Verträge bekannt und erfasst sein müssen. Die Voll-
ständigkeit der Bestandsaufnahme erfordert auch, dass abgeschriebene, aber noch genutzte Vermögensgegen-
stände von der Gemeinde mit einem Erinnerungswert nachzuweisen sind. 
 
 
3.3 Die Richtigkeit der Bestandsaufnahme 
 
Bei allen Inventurverfahren sind die Art, die Menge und der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und 
Schulden zweifelsfrei und zutreffend festzustellen. Welches Inventurverfahren Anwendung findet, hängt im We-
sentlichen davon ab, ob es sich um physisch erfassbare Vermögensgegenstände (körperliche Inventur) oder um 
nicht physisch erfassbare Vermögensgegenstände (Buch- oder Beleginventur) handelt. Zulässige Inventurverein-
fachungsverfahren sind in Einzelfällen anwendbar, sofern diese die Richtigkeit der Bestandsaufnahme nicht be-
einträchtigen. Das Erfordernis der Richtigkeit bedingt für die Aufnahme bei der gemeindlichen Inventur einerseits 
die Anwendung des Vier-Augen-Prinzips (zwei Personen). Andererseits muss eine ausreichende Sachkunde der 
Aufnehmenden sichergestellt werden. 
 
 
3.4 Die Einzelerfassung der Bestände 
 
3.4.1 Allgemeine Bedingungen 
 
Die Gemeinde hat grundsätzlich sind alle ihre Vermögensgegenstände und Schulden einzeln und nach Art, Men-
ge und Wert durch eine Inaugenscheinnahme in Form einer körperlichen Inventur zu erfassen zu erfassen, sofern 
nicht andere Inventurformen zulässig sind. Die Stichprobeninventur ist dabei nur ausnahmsweise möglich. Ande-
rerseits sind bei der Erfassung der gemeindlichen Vermögensgegenstände und Schulden die dafür vorgesehenen 
Bewertungsvereinfachungsverfahren zu berücksichtigen, z. B. die Festbewertung oder die Gruppenbewertung 
(vgl. § 34 Absatz 1 und 3 GemHVO NRW). 
 
 
3.4.2 Die Stichprobeninventur 
 
Eine Stichprobeninventur, die auf anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren beruhen muss, ist zulässig, 
wenn die Grundsätze der Richtigkeit und der Vollständigkeit dabei eingehalten werden. Der Aussagewert dieser 
Inventurart muss daher dem Aussagewert einer vollständigen Inventuraufnahme gleichkommen. In besonderen 
Fällen kann der mit der Stichprobeninventur verbundene Vorbereitungsaufwand dazu führen, dass eine Rationali-
sierungswirkung gegenüber einer vollständigen Inventur nicht vorhanden und ein Einsatz der Stichprobeninventur 
deshalb nicht sinnvoll ist. 
 
 
3.4.3 Die Festbewertung 
 
Die Bildung von Festwerten ist für den Bereich des Sachanlagevermögens sowie für den Bereich der Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffe sowie der Waren möglich (vgl. § 34 Absatz 1 GemHVO NRW). Bei der Festbewertung handelt 
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es sich um eine Erleichterung, da eine Ausnahme von der Pflicht zur jährlichen Bestandsaufnahme eingeräumt 
wird. Vor der erstmaligen Bildung eines Festwertes im Bereich des Sachanlagevermögens sowie der für Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren ist eine Inventur (ggf. auf der Basis von Schlüsselgrößen) durchzuführen. 
Wird eine Festbewertung für Vermögensgegenstände vorgenommen, ist alle drei Jahre eine körperliche Bestand-
aufnahme vorzunehmen. Ergeben sich durch eine solche Inaugenscheinnahme z.B. Erkenntnisse, dass Verände-
rungen vom Wert oder der Menge vorliegen, ist ggf. eine Anpassung des Festwertes erforderlich.  
 
 
3.4.4 Die Gruppenbewertung 
 
Die Gruppenbewertung kann auf gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens (Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe, Waren) angewandt werden (vgl. § 34 Absatz 3 GemHVO NRW). Darüber hinaus ist eine Grup-
penbewertung für den Bereich des beweglichen Anlagevermögens, Umlaufvermögens sowie der Schulden mög-
lich, wenn eine Gleichartigkeit oder eine annähernde Gleichwertigkeit vorliegt. Die Gruppenbewertung stellt eine 
Vereinfachung bei der Bewertung jedoch nicht für die Einzelerfassung dar. Die zusammengefassten Gruppen 
dürfen mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. Die gruppenweise Zusammenfassung ist auch 
im Inventar und bereits bei der Inventur möglich. 
 
 
3.5 Die Dokumentation und Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme 
 
Der Grundsatz der Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme erfordert, dass die Vorgehensweise der Inventur im 
Inventurrahmenplan und die Ergebnisse der Inventur in Zähllisten und Inventarlisten zu dokumentieren sind. Ein 
sachverständiger Dritter muss sich innerhalb einer angemessenen Zeit einen Überblick über die Vorgehensweise 
und die Ergebnisse der Inventur verschaffen können. Es ist dazu nicht festgelegt worden, welches Maß an Sach-
verstand erforderlich sein muss, um die gemeindliche Tätigkeit im jeweils betroffenen Bereich beurteilen und 
nachvollziehen zu können.  
 
Allgemein wird davon auszugehen sein, dass ein sachverständiger Dritter ausreichende Kenntnisse über die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft bzw. das Rechnungswesen der Gemeinde besitzen muss, damit er die Ausfüh-
rung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und deren Ergebnis im gemeindlichen Jahresabschluss sowie im 
Gesamtabschluss der Gemeinde verstehen und beurteilen kann. Dabei werden auch die Größe der Gemeinde 
sowie die Größe und Komplexität der gemeindlichen Buchführung einschließlich der Art der örtlichen DV-
Buchführung zu berücksichtigen sein.   
 
Bei der Beurteilung, ob ein sachverständiger Dritter sich innerhalb einer angemessenen Zeit einen Überblick über 
die Vorgehensweise und die Ergebnisse der Inventur verschaffen kann, ist ebenfalls von den vorhandenen örtli-
chen Gegebenheiten im Einzelfall auszugehen. Die Bestimmung einer angemessenen Zeit ist somit auch von der 
Größe der Gemeinde sowie der Größe und Komplexität der gemeindlichen Buchführung einschließlich der Art der 
örtlichen DV-Buchführung abhängig. Hieraus ergibt sich auch, dass die Unterlagen über die Inventur und die 
hierzu ergangenen Anweisungen und Organisationsregelungen sicher und geordnet aufzubewahren sind. Die 
Aufbewahrungsfrist für Belege zur Inventur ist auf mindestens 6 Jahre festgesetzt. Die Frist für das Inventar be-
trägt 10 Jahre (vgl. § 58 GemHVO NRW). Bei einer Buchinventur muss die Fortschreibung der Bestände ord-
nungsgemäß erfolgen, um dem genannten Grundsatz zu genügen.  
 
 
3.6 Der Grundsatz der Klarheit 
 
Bei der Inventur muss durch die Gestaltung der Unterlagen in Form von klaren Bezeichnungen und Abgrenzun-
gen gewährleistet werden, dass die einzelnen zu ermittelnden Positionen und Posten, z.B. Vermögensgegen-
stände und Schulden der Gemeinde, eindeutig voneinander getrennt werden können. Die erfassten Sachverhalte 
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müssen in den Inventurunterlagen so dargestellt sein, dass sachverständige Dritte die Erfassung sowie deren 
Ergebnis in angemessener Zeit nachvollziehen können.     
 
 
3.7 Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
 
Der Aufwand, der im Rahmen der Durchführung der Inventur erforderlich ist, muss in angemessener Relation zu 
den zu erwartenden Ergebnissen stehen. Zulässige Vereinfachungen sind bereits bei der Inventurplanung zu 
prüfen und zu berücksichtigen, z. B. eine verlegte oder laufende Inventur unter Berücksichtigung des Abschluss-
stichtages, Abweichungen vom vorrangigen Grundsatz der Einzelbewertung durch eine Festbewertung oder 
Einschränkungen bei der geforderten Genauigkeit. Die Gemeinde muss dazu örtlich beurteilen, ob das im Ver-
gleich zu einer genaueren Erfassung entstehende Abweichungsrisiko im Sinne des Ergebnisses tragfähig ist.  
 
In diesem Rahmen findet als Prüfungsgrundsatz auch der Grundsatz der Wesentlichkeit Anwendung. Die Ge-
meinde hat abzuwägen, ob durch den aus Wirtschaftlichkeitsgründen geringeren Aufwand möglicherweise Infor-
mationen weggelassen werden oder eine fehlerhafte Darstellung der Inventurergebnisse entsteht, durch die zu 
treffende wirtschaftliche Entscheidungen der Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses beeinflusst wer-
den können. Im Zweifelsfall ist erforderlich, zutreffende Informationen über die Abweichung zu geben. Bei not-
wendigen Entscheidungen kann ggf. eine überschlägige Ermittlung erforderlich werden. 
 
 
4. Zu Absatz 4 (Örtliche Inventurregelungen): 
 
4.1 Zu Satz 1 (Pflicht zu Inventurbestimmungen): 
 
4.1.1 Die Erstellung einer örtlichen Inventurrichtlinie 
 
Vor dem Hintergrund der Eigenverantwortung der Gemeinde im Rahmen ihrer Selbstverwaltung ist die Vorschrift 
über die Inventur und das Inventar um eine Ermächtigung und Verpflichtung der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters ergänzt worden, die Durchführung der örtlichen Inventur und ihre Dokumentation zu regeln. Eine 
wesentliche Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Ablauf der Inventurarbeiten ist deshalb eine schriftlich 
verfasste Inventurrichtlinie. Als interne Vorschrift der Gemeinde wird durch diese gemeindliche Richtlinie die ein-
heitliche und vollständige Bestandsaufnahme sämtlicher Vermögensgegenstände und Schulden geregelt. 
 
Mithilfe der gemeindlichen Inventurrichtlinie wird der Umfang der Inventur sachlich und zeitlich abgegrenzt und es 
werden die personellen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten festgelegt. Ggf. ist jährlich eine Anpassung der 
Richtlinie an die bestehenden örtlichen Verhältnisse vorzunehmen, wenn die Inventurrichtlinie nicht jährlich neu 
aufgestellt wird. Im Rahmen der Inventurrichtlinie bietet sich auch die Erstellung eines Handbuches oder eines 
Leitfadens an, in dem die konkrete Vorgehensweise bei der Inventur beschrieben ist. Dabei kann auch eine bei-
spielhafte Aufzählung der nicht zu erfassenden Vermögensgegenstände hilfreich sein, z. B. Ablagekörbe, PC-
Mäuse, sonstige einzelne Teile des Arbeitsmaterials.  
 
 
4.1.2 Die Inhalte einer örtlichen Inventurrichtlinie 
 
Die Inhalte der örtlichen Inventurrichtlinie der Gemeinde werden i.d.R. durch die allgemeinen Inventurgrundsätze, 
den Geltungsbereich, die Geltungsdauer, die Art und Weise der Inventurvorbereitung, die bereichsweise Durch-
führung, die Aufstellung des Inventars, die Aufbewahrung der Unterlagen, die Prüfung sowie durch die Geltungs-
dauer bestimmt. Dazu gehört aber auch, dass die gemeindliche Inventur zeitnah zum Abschlussstichtag durchge-
führt werden muss, z. B. eine Stichtagsinventur maximal 10 Tage vor oder 10 Tage nach dem Abschlussstichtag. 
Die örtlichen Inventurarbeiten müssen deshalb jedoch nicht zwingend nur am Abschlussstichtag (31. Dezember) 
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erfolgen (Inventur am Bilanzstichtag). In den Fällen, in denen die gemeindliche Inventur in der Zeit um den Ab-
schlussstichtag herum durchgeführt wird, müssen die Bestandsveränderungen, die sich zwischen dem Inventur-
stichtag und dem Abschlussstichtag ergeben, berücksichtigt werden.  
 
Als weiterer Bestandteil der Inventurrichtlinien empfiehlt sich die Festlegung der örtlichen Zuständigkeiten ver-
knüpft mit den von der Inventur betroffenen Organisationseinheiten. Insgesamt soll die örtliche Richtlinie die 
Grundlage für den Inventurrahmenplan darstellen, der eine sachliche (Sachplan), eine zeitliche (Zeitplan) und 
eine personelle (Personalplan) Komponente beinhalten soll (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Komponenten des Inventurrahmenplans 

 

Sachplan 

 
Im Sachplan sollen Inventurgebiete, Inven-
turbereiche und Inventurfelder so festge-
legt werden, dass eine exakte Abgrenzung 
gewährleistet ist. Durch die Festlegung 
müssen Doppelerfassungen und Erfas-
sungslücken ausgeschlossen und mög-
lichst eine zweckmäßige Erfassung der 
Vermögensgegenstände und Schulden 
gewährleistet sein. 
 

Zeitplan 

 
Mit dem Zeitplan sollen der zeitliche Ablauf 
der Vorbereitung, Durchführung und Aufbe-
reitung der Inventurdaten geregelt werden.  
 

Personalplan 

 
Mit dem Personalplan wird die personelle 
Verantwortung für die Vorbereitung, Durch-
führung und Aufbereitung der Inventur 
geregelt. Dabei liegt die Verantwortung für 
die Koordination und Durchführung der 
Inventur bei i.d.R. der vorab zu bestim-
menden zentralen Inventurleitung. 
 

Abbildung 441 „Die Komponenten des Inventurrahmenplans“ 
 
In der gemeindlichen Inventurrichtlinie sind ergänzend zu den Bestimmungen zur Durchführung der Inventur auch 
die anwendbaren Inventurvereinfachungen festzulegen (vgl. § 29 GemHVO NRW). Insbesondere der Auftrag 
gehört dazu, vor Gebrauch einer Vereinfachungsmöglichkeit immer zu prüfen, ob die vorgesehene Maßnahme zu 
mehr Wirtschaftlichkeit beiträgt als die normale Inventur und der Grundsatz der Vollständigkeit sowie der Grund-
satz der Richtigkeit nicht unvertretbar beeinträchtigt werden. Das Ergebnis dieser Prüfung sowie die Form der 
Anwendung einer Inventurvereinfachung sind dabei sachgerecht zu dokumentieren. 
 
 
4.1.3 Die Inventarbildung 
 
Durch die örtliche Inventurrichtlinie wird regelmäßig das Inventurverfahren in seinem Umfang sowie in der Vorge-
hensweise bestimmt. Sie kann aber auch Regelungen über die Inventarbildung enthalten, die von den Ansatzvor-
schriften für die gemeindliche Bilanz ausgehen müssen. Die Richtlinie kann zudem auch Bestimmungen über die 
Zuordnung von Werten zu den gemeindlichen Vermögensgegenständen und Schulden, zur Festwertbildung und 
zur Gruppenbewertung enthalten (vgl. § 34 GemHVO NRW).  
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4.2 Zu Satz 2 (Inhaltsvorgaben für die Inventurbestimmungen): 
 
4.2.1 Allgemeine Hinweise  
 
Nach der Vorschrift müssen die von der Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erlassenen örtlichen Vorschriften 
über die Durchführung der gemeindlichen Inventur mindestens Bestimmungen in Ausführung der Absätze 1 bis 3 
dieser Vorschrift sowie §§ 29 und 58 GemHVO NRW enthalten. Außerdem soll die Vorschrift des § 31 Absatz 1 
Satz 2 GemHVO NRW auch für die gemeindlichen Inventurregelungen eine entsprechende Anwendung finden. 
 
 
4.2.2 Der Verweis auf § 29 GemHVO NRW 
 
Für die Gemeinde sind ergänzend zu den Bestimmungen über die Durchführung der Inventur bestimmte Inven-
turvereinfachungen zugelassen worden (vgl. § 29 GemHVO NRW). Diese Vereinfachungen sollen dazu dienen, 
die Wirtschaftlichkeit der gemeindlichen Inventur zu erhöhen. Jede der zugelassenen Vereinfachungen ist dabei 
jedoch an konkrete Voraussetzungen gebunden. Die Vorgaben sollen dazu beitragen, dass die Inventurzwecke 
von der Gemeinde auch dann erfüllt werden, wenn eine Vereinfachungsmöglichkeit angewendet wird. Es ist z. B. 
zulässig, durch die Erfassung der geringwertigen Vermögensgegenstände der Gemeinde in Inventarlisten oder 
durch die Vornahme der Buchungen der Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf einem Sammelposten deren 
Vorhandensein nachvollziehbar zu machen (vgl. § 33 Absatz 4 GemHVO NRW).  
 
In solchen Fällen kann die Gemeinde auf eine Inventarisierung dieser Vermögensgegenstände bzw. deren Auf-
nahme in ein Bestandsverzeichnis verzichten. Im Rahmen der gemeindlichen Inventur wird der Nachweis der 
geringwertigen gemeindlichen Vermögensgegenstände dann aus diesen bei der Gemeinde vorhandenen Unter-
lagen geführt. Von der Gemeinde ist in allen Fällen, in denen von einer Vereinfachungsmöglichkeit Gebrauch 
gemacht werden soll, zu prüfen, ob die örtlich jeweils vorgesehene Maßnahme zu mehr Wirtschaftlichkeit beiträgt 
als die normale Inventur und der Grundsatz der Vollständigkeit sowie der Grundsatz der Richtigkeit nicht unver-
tretbar beeinträchtigt werden.  
 
 
4.2.3 Der Verweis auf § 58 GemHVO NRW 
 
Mit dem Ablauf des Haushaltsjahres ist die Aufgabe der gemeindlichen Finanzbuchhaltung noch nicht abge-
schlossen. Die Finanzbuchhaltung muss für den Jahresabschluss und Gesamtabschluss der Gemeinde die erfor-
derlichen Angaben und Unterlagen liefern sowie Auskünfte über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde 
und die Abwicklung von Forderungen und Verbindlichkeiten geben. Außerdem müssen die Inventurunterlagen als 
Geschäftsunterlagen der Gemeinde und weitere Informationen aus der Haushaltswirtschaft der Gemeinde für die 
örtliche und die überörtliche Prüfung zur Verfügung gestellt werden. Die Aufbewahrung und das Verfügbarhalten 
der gemeindlichen Geschäftsunterlagen müssen nach Ablauf des betreffenden Haushaltsjahres i.d.R. über meh-
rere Jahre gewährleistet werden (vgl. § 58 GemHVO NRW).  
 
Aus solchen Gegebenheiten lässt sich ableiten, dass auch der Ort der Aufbewahrung entsprechend von der Ge-
meinde in eigener Verantwortung festzulegen ist. Sie muss bei ihrer Auswahl dazu berücksichtigen, dass die 
Verfügbarkeit der gemeindlichen Unterlagen gewährleistet sein muss. Für die Aufbewahrung der haushaltswirt-
schaftlichen Unterlagen der Gemeinde sind haushaltsrechtliche Vorschriften erlassen worden, mit denen die 
Aufbewahrung von Büchern und Belegen sowie sonstigen Unterlagen der Gemeinde, die mit den gemeindlichen 
Geschäftsvorfällen und dem haushaltswirtschaftlichen Geschehen bei der Gemeinde in Verbindung stehen, in 
zeitlicher Hinsicht bestimmt wird.  
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4.3 Zu Satz 3 (Verweis auf § 31 GemHVO NRW): 
 
Die örtlichen Vorschriften über die Durchführung der gemeindlichen Inventur sollen bedarfsgerecht und zweckbe-
zogen von der Gemeinde aufgestellt werden. Im Sinne der Verantwortlichkeit des Bürgermeisters für den Ge-
schäftsgang in der gemeindlichen Verwaltung kann es sachlich erforderlich sein, dass der Bürgermeister sich in 
den örtlichen Inventurrichtlinien ein Weisungsrecht oder einen Zustimmungsvorbehalt verankern will. Der Verweis 
auf die Vorschrift des § 31 Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW eröffnet ihm diese Möglichkeit.  
 
Die örtlichen Inventurvorschriften müssen aber grundsätzlich inhaltlich hinreichend bestimmt sein und bedürfen 
der Schriftform. Vor Ort ist durch die Gemeinde dazu eigenverantwortlich zu entscheiden, in welcher Art und 
Weise und in welchem Umfang die örtlichen Richtlinien gestaltet werden. Die Vorgabe, eine gemeindliche Dienst-
anweisung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten für die Inventur zu erlassen, bedeutet aber auch 
gleichzeitig für die Gemeinde, ein geeignetes internes Kontrollsystem vor Ort dafür zu schaffen bzw. die gemeind-
liche Inventur zu überwachen.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ  
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§ 29 
Inventurvereinfachungsverfahren 

 
(1) 1Ein Inventar kann anhand vorhandener Verzeichnisse über Bestand, Art, Menge und Wert an Vermögensge-
genständen aufgestellt werden (Buch- und Beleginventur), wenn gesichert ist, dass dadurch die tatsächlichen 
Verhältnisse zutreffend dargestellt werden. 2§ 28 Abs. 1 Satz 3 findet Anwendung. 
 
(2) 1Bei der Aufstellung des Inventars darf der Bestand an Vermögensgegenständen nach Art, Menge und Wert 
auch mit Hilfe mathematisch-statistischer Methoden auf Grund von Stichproben oder durch andere geeignete 
Verfahren ermittelt werden. 2Der Aussagewert dieser Ermittlung muss der tatsächlichen Bestandsaufnahme 
gleichkommen und das Verfahren den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. 
 
(3) Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, kann ver-
zichtet werden.   

 
(4) Sofern Vorratsbestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Waren sowie unfertige und fertige Erzeugnisse 
für den eigenen Verbrauch bereits aus Lagern abgegeben worden sind, gelten sie als verbraucht.  
 
 
Erläuterungen zu § 29: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Zulassung von Inventurvereinfachungen 
 
Der Gemeinde werden bestimmte Inventurvereinfachungen ermöglicht, um die örtliche Durchführung der Inventur 
möglichst umsetzbar zu gestalten. Die Vereinfachungen sollen aber auch dazu dienen, die Wirtschaftlichkeit der 
gemeindlichen Inventur zu erhöhen. Jede der zugelassenen Vereinfachungen ist dabei jedoch an konkrete Vo-
raussetzungen gebunden. Diese Vorgaben sollen dazu beitragen, dass die Inventurzwecke von der Gemeinde 
auch dann erfüllt werden, wenn von ihr die Vereinfachungsmöglichkeiten angewendet werden. Von der Gemeinde 
ist in den Fällen, in denen sie von einer Vereinfachungsmöglichkeit Gebrauch machen will, zu prüfen, ob die 
örtlich vorgesehene Maßnahme das erhoffte Ergebnis nicht verschlechtert, zu mehr Wirtschaftlichkeit beiträgt als 
die normale Inventur und der Grundsatz der Vollständigkeit sowie der Grundsatz der Richtigkeit nicht unvertretbar 
beeinträchtigt werden.  
 
 
2. Geringwertige Vermögensgegenstände und Inventur 
 
Bei geringwertigen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, d. h. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten, die 410 Euro nicht übersteigen, wird unterstellt, dass sie i.d.R. eine voraussichtliche 
Nutzungsdauer von mehr als einem Jahr haben. Ihr Wert ist jedoch so gering, dass eine Verteilung der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten auf die mögliche Nutzungsdauer zu hohem Aufwand führen würde. Die für ge-
ringwertige Vermögensgegenstände bestimmte Wertgrenze von 410 Euro ist jedoch nur anwendbar auf abnutz-
bare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (vgl. § 33 Absatz 4 GemHVO NRW). Nicht abnutzbare oder 
unbewegliche Vermögensgegenstände kommen dafür nicht in Betracht. Die Wertgrenze wirkt sich aber auch auf 
die von der Gemeinde durchzuführende Inventur aus. Der Gemeinde wird es durch die Wertgrenze ermöglicht, 
auf die Erfassung geringwertiger Vermögensgegenstände zu verzichten. 
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II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Buch- und Beleginventur als Inventurvereinfachung): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Zulässigkeit der Buch- und Beleginventur): 
 
Die Regelung erlaubt der Gemeinde auf die regelmäßig durchzuführende körperliche Inventur dann zu verzichten, 
wenn anhand einer vollständigen und ordnungsgemäß geführten Buch- und Beleginventur der Vermögensbe-
stand festgestellt werden kann. Bei der Buch- und Beleginventur wird die Art, die Menge und der Wert der Ver-
mögensgegenstände und Schulden über die Aufzeichnungen in der Buchführung ermittelt. Unter Belegen ver-
steht man hierbei nicht nur Buchungsbelege, sondern auch Urkunden, Dokumente und Grundbuchauszüge. Als 
Grundlage können auch die in der Gemeinde geführten Anlagennachweise dienen.  
 
Die Durchführung einer Buchinventur beim Sachanlagevermögen setzt voraus, dass für die betreffenden Vermö-
gensgegenstände eine Anlagenkartei geführt wird. Als Anlagenkartei kann ersatzweise auch ein Bestandsver-
zeichnis angesehen werden, das für andere Zwecke als die Buchführung gepflegt wird, z. B. ein Bestandskatalog 
in einer Bibliothek. In der Anlagenkartei müssen alle Zu- und Abgänge sowie die Abschreibungen ordnungsge-
mäß und zeitnah erfasst sein. Am Inventurstichtag kann der buchmäßige Endbestand anhand der Anlagenkartei 
ermittelt und in die Inventarlisten vorgetragen werden.  
 
Für nicht physisch erfassbare Vermögensgegenstände ist die Beleginventur die einzige Aufnahmemöglichkeit. 
Hierzu gehören z. B. Bankguthaben und Forderungen. Für die Erfassung können hier Buchungsbelege, Verträge 
oder Urkunden herangezogen werden. Die Beleginventur wird auch zur Erfassung der Schulden angewandt. Es 
muss sichergestellt werden, dass auch mit der Buch- und Beleginventur das Inventar die tatsächlichen Verhält-
nisse bei der Gemeinde zutreffend darstellt. Diese Vorgabe erfordert, die buchmäßige Erfassung sorgfältig zu 
führen sowie die Zu- und Abgänge von Vermögensgegenständen laufend zu dokumentieren, damit das Anlage-
vermögen zuverlässig fortgeschrieben werden kann.  
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Regelmäßig wiederkehrende Bestandsprüfung): 
 
Durch den Verweis auf § 28 Absatz 1 Satz 3 GemHVO NRW wird die Gemeinde verpflichtet, wegen der zugelas-
senen Buch- und Beleginventur alle fünf Jahre eine körperliche Inventur vorzunehmen, damit gewährleistet ist, 
dass die zwischenzeitlich erfolgte Fortschreibung dem tatsächlichen Bestand bei der Gemeinde entspricht. Bei 
der körperlichen Inventur ist sind die buchmäßig erfassten Vermögensgegenstände in Augenschein zu nehmen. 
Es ist dabei festzustellen, ob die Gegenstände noch wie buchmäßig dokumentiert vorhanden sind. Es ist aber 
auch zu prüfen, ob die Gegenstände tatsächlich auch noch dem dokumentierten wirtschaftlichen Zustand ent-
sprechen. Diese regelmäßig wiederkehrende Bestandsaufnahme hilft, die Ergebnisse der zwischenzeitlich erfolg-
ten Buchinventuren bzw. der Bestandsfortschreibungen zu bestätigen. Der alle fünf Jahre vorzunehmenden Be-
standsprüfung kommt daher eine erhebliche Beweisfunktion zu.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Stichproben als Inventurvereinfachung): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Zulassung von Stichproben): 
 
Bei der Aufstellung des Inventars darf der Bestand an Vermögensgegenständen nach Art, Menge und Wert auch 
mithilfe mathematisch-statistischer Methoden aufgrund von Stichproben oder durch andere geeignete Verfahren 
ermittelt werden. Die Regelung gestattet es daher der Gemeinde, ihren Bestand an Vermögensgegenständen 
auch durch eine Stichprobeninventur zu ermitteln. Eine solche Inventur ermöglicht es der Gemeinde, nur ausge-
wählte Elemente und nicht alle Einzelbestände des gemeindlichen Gesamtbestands nach Art, Menge und Wert 
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aufzunehmen. Die Regelung führt daher zu einer erheblichen Reduzierung des Arbeits- und Zeitaufwands im 
Rahmen der Durchführung der gemeindlichen Inventur.  
 
Der typische Fall für die Nutzung einer Stichprobe als Inventurvereinfachung ist die Vorratsinventur. Sie erfolgt 
insbesondere dann, wenn bei der Gemeinde besondere Vorräte vorhanden sind, deren Aufnahme durch eine 
vollständige körperliche Bestandsaufnahme nicht möglich oder mit zu großen Unsicherheiten behaftet ist. Diese 
Vereinfachung ist aber nur zulässig, wenn die Bestandserfassung mithilfe mathematisch-statistischer Methoden 
(Schätz- oder Testverfahren) oder durch andere geeignete gleichwertige Verfahren erfolgt und zu einem sachge-
rechten und geeigneten Ergebnis führt.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Sicherung der Ordnungsmäßigkeit): 
 
Die Durchführung einer gemeindlichen Inventur mithilfe einer Stichprobe erfordert, dass der Aussagewert der 
Stichprobenermittlung einem Ergebnis einer tatsächlichen Bestandsaufnahme gleichkommen muss. Das Stich-
probenverfahren muss zudem den GoB entsprechen. Bei einer Stichprobeninventur müssen daher von der Ge-
meinde z. B. insbesondere die Grundsätze der Richtigkeit und der Vollständigkeit eingehalten werden. Der Stich-
probenumfang soll daher mindestens 5 v.H. der ansonsten einzeln aufzunehmenden gleichartigen Vermögens-
gegenstände betragen und ist ggf. in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten zu erhöhen (Abgrenzung der 
Grundgesamtheit).  
 
Das Ergebnis der Stichprobe muss zudem dem Vermögenswert gleichkommen, der sich aus einer vollständigen 
Aufnahme der Inventurgegenstände ergeben würde. Die Aussagen aus dieser Inventur müssen deshalb mit einer 
hinreichenden Sicherheit und Genauigkeit getroffen werden können. Der Aufwand der Vorbereitung für eine 
Stichprobeninventur kann aber dazu führen, dass die Rationalisierungswirkung nur sehr gering und eine Stich-
probeninventur deshalb insgesamt nicht sinnvoll ist. Sofern eine Stichprobeninventur durch die Gemeinde erfolgt, 
müssen die Ergebnisse für einen sachverständigen Dritten in einer angemessenen Zeit nachprüfbar sein. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Verzicht auf eine Erfassung bei der Inventur): 
 
Die Vorschrift sieht für die gemeindliche Inventur vor, dass auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des 
gemeindlichen Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den 
Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, verzichtet werden kann. Die Gemeinde muss sich im 
Rahmen der jährlichen Inventur entscheiden, ob sie von diesem Wahlrecht Gebrauch machen will. In den Fällen, 
in denen die Gemeinde auf eine Erfassung solcher Vermögensgegenstände verzichtet, muss sie sich gleichwohl 
Kenntnisse über deren Vorhandensein verschaffen. Sie muss die betreffenden Vermögensgegenstände aber 
nicht in der gemeindlichen Anlagenbuchhaltung führen. 
 
Die geringwertigen Vermögensgegenstände können von der Gemeinde in Inventarlisten oder auf einem Sammel-
posten erfasst werden (vgl. § 33 Absatz 4 GemHVO NRW). Diese Gegenstände können auch im Haushaltsjahr 
vollständig abgeschrieben und daher unmittelbar als Aufwendungen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung 
erfasst werden (vgl. § 35 Absatz 2 GemHVO NRW). Diese Vereinfachungsmöglichkeiten entbindet die Gemeinde 
aber nicht von ihrer Verpflichtung, sich zuverlässig und ausreichend auch Kenntnis darüber zu verschaffen, ob 
diese Bagatellgrenze bei ihren angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenständen tatsächlich nicht über-
schritten wird. Die Wertgrenze findet zudem keine Anwendung auf gemeindliche Vermögensgegenstände, die 
bilanziell dem Umlaufvermögen der Gemeinde zuzuordnen sind. 
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4. Zu Absatz 4 (Als verbraucht geltende Materialbestände): 
 
4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Vorschrift lässt zu, dass gemeindliche Vorratsbestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Waren sowie 
von unfertigen und fertigen Erzeugnissen, die für den eigenen Verbrauch bereits aus Lagern abgegeben worden 
sind, als verbraucht gelten sollen. Diese Möglichkeit vereinfacht die praktische Durchführung der gemeindlichen 
Inventur, denn es ist in vielen Gemeinden üblich, kleinere Mengen an Büromaterial unmittelbar bei den einzelnen 
Mitarbeitern in den Diensträumen oder dem Umfeld zu lagern.  
 
Die Gemeinde muss dann die genannten Materialien, die für den eigenen Verbrauch der Gemeinde bereits aus 
Lagern abgegeben worden sind, nicht mehr in die gemeindliche Inventur einbeziehen, auch wenn diese Gegen-
stände noch nicht verbraucht, sondern in den Räumen der gemeindlichen Verwaltung vorhanden sind. Solche 
Materialbestände der Gemeinde müssen bei der Durchführung der jährlichen Inventur nicht mehr erfasst werden. 
In diesem Zusammenhang ist es als sachgerecht anzusehen, wenn Vorratsbestände an Büromaterialien, die 
wegen fehlender Kapazitäten nicht zentral gelagert, sondern nach ihrem Kauf unmittelbar auf die gemeindliche 
Verwaltung verteilt werden, in der Inventur gleichermaßen behandelt werden.  
 
 
4.2 Betroffene Materialien 
 
In der Vorschrift werden als nicht zu erfassende Materialbestände die Vorratsbestände von Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffen, Waren sowie von unfertigen und fertigen Erzeugnissen benannt. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
sind fremdbezogene Materialien, die unmittelbar der Produktion bzw. der gemeindlichen Leistungserstellung 
dienen. Die Rohstoffe gehen als Grundstoffe und wichtige Bestandteile in die unfertigen und fertigen Erzeugnisse 
ein. Ebenso die Hilfsstoffe, die jedoch nur einen untergeordneten Bestandteil der Erzeugnisse darstellen. Durch 
die Betriebsstoffe wird u.a. die Produktion bzw. die gemeindliche Leistungserstellung unterstützt.  
 
Wenn die Herstellung eines Produktes begonnen hat, werden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu unfertigen 
Erzeugnissen. Es sind Erzeugnisse, deren Erstellungsprozess noch nicht abgeschlossen ist und die deshalb noch 
nicht abgegeben bzw. veräußert werden können. Für die unfertigen Erzeugnisse muss in der gemeindlichen 
Bilanz nicht zwingend ein gesonderter Posten angesetzt werden. Die fertigen Erzeugnisse stellen dann verkaufs-
fertige Vermögensgegenstände dar. Ob für die fertigen Erzeugnisse ein gesonderter Ansatz in der gemeindlichen 
Bilanz erforderlich ist, hat die Gemeinde wie bei den unfertigen Erzeugnissen eigenverantwortlich zu prüfen.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 30 
Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung 

 
(1) 1Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen, die Leistung von Auszahlungen und die 
Verwaltung der Finanzmittel. 2Jeder Zahlungsvorgang ist zu erfassen und zu dokumentieren, dabei sind die 
durchlaufenden und die fremden Finanzmittel nach § 16 Abs. 1 gesondert zu erfassen.  
 
(2) 1Jeder Zahlungsanspruch und jede Zahlungsverpflichtung sind auf ihren Grund und ihre Höhe zu prüfen und 
festzustellen (sachliche und rechnerische Feststellung). 2Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt die 
Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung. 
 
(3) 1Zahlungsabwicklung und Buchführung dürfen nicht von demselben Beschäftigten wahrgenommen werden. 
2Beschäftigten, denen die Buchführung oder die Abwicklung von Zahlungen obliegt, darf die Befugnis zur sachli-
chen und rechnerischen Feststellung nur übertragen werden, wenn und soweit der Sachverhalt nur von ihnen 
beurteilt werden kann. 3Zahlungsaufträge sind von zwei Beschäftigten freizugeben. 
 
(4) 1Die Finanzmittelkonten sind am Schluss des Buchungstages oder vor Beginn des folgenden Buchungstages 
mit den Bankkonten abzugleichen. 2Am Ende des Haushaltsjahres sind sie für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses abzuschließen und der Bestand an Finanzmitteln ist festzustellen. 
 
(5) 1Die Zahlungsabwicklung ist mindestens einmal jährlich unvermutet zu prüfen. 2Überwacht die örtliche Rech-
nungsprüfung dauernd die Zahlungsabwicklung, kann von der unvermuteten Prüfung abgesehen werden.  
 
(6) Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung unter Einbeziehung der 
im Finanzplan ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen sicherzustellen.  
 
 
Erläuterungen zu § 30: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Ausführungsgrundsätze 
 
Die gemeindliche Zahlungsabwicklung und die Liquiditätsplanung der Gemeinde sind zwei wichtige Bereiche der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Im Rahmen der gemeindlichen Finanzbuchhaltung werden die Bereiche mit-
einander verknüpft. Die Vorschrift regelt daher in Ausfüllung des § 89 (Liquidität) und des § 93 (Finanzbuchhal-
tung) der Gemeindeordnung die für die Zahlungsabwicklung unabdingbaren Ausführungsgrundsätze. Die haus-
haltsrechtlichen Vorgaben sollen sicherstellen, dass die gemeindlichen Zahlungen ordnungsgemäß geleistet, 
erfasst und nachgewiesen werden. Sie bewirken im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, dass die Liquidi-
tätsplanung einzubeziehen ist, damit die Gemeinde auch ihre künftigen Zahlungsverpflichtungen erfüllen kann. 
 
Die Ordnungsmäßigkeit der örtlichen Zahlungsabwicklung bzw. die konkrete Ausführung der gemeindlichen Zah-
lungen ist von der Gemeinde unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten sicherzustellen. Sie ist daher 
verpflichtet, in einer örtlichen Dienstanweisung die notwendigen Vorgaben für die Durchführung einer ordnungs-
mäßigen Zahlungsabwicklung festzulegen (vgl. § 31 GemHVO NRW). Die Gemeinde soll daher z. B. sachgerech-
te Regelungen über die Erfassung der Zahlungen, den Belegfluss und die Tagesabstimmungen erlassen. Unter 
Sicherheitsgesichtspunkten ist der Umgang mit den gemeindlichen Zahlungsmitteln zu bestimmen, es müssen 
aber auch Kontrollen sowie Prüfungsrechte bestehen. Die Gemeinde hat im Rahmen ihrer Verantwortung dafür 
Sorge zu tragen, dass Fehler und Manipulationen im täglichen Zahlungsgeschäft möglichst vermieden werden 
und den notwendigen Sicherheitsgesichtspunkten ausreichend Genüge getan wird.  
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2. Zahlungsabwicklung und Finanzrechnung 
 
2.1 Die Aufgaben der Finanzrechnung 
 
Die Finanzrechnung stellt im NKF die dritte Säule dar. Sie ist eine Komponente, die mit der im kaufmännischen 
Rechnungswesen bekannten Kapitalflussrechnung verwandt ist. Die gemeindliche Finanzrechnung kann daher 
als eine auf die gemeindlichen Belange abgewandelte Form betrachtet werden. Durch die Finanzrechnung wer-
den alle Zahlungsströme der Gemeinde erfasst und zeitraumbezogen abgebildet. Die gemeindlichen Zahlungs-
ströme werden dabei den Zahlungsbereichen „Laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finan-
zierungstätigkeit“ zugeordnet. Insgesamt sollen durch die gemeindliche Finanzrechnung die jahresbezogene 
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und der Bestand an liquiden Mitteln aufgezeigt werden.  
 
Die Erfassung der Einzahlungen und Auszahlungen und deren Nachweis in der Finanzrechnung richten sich im 
Einzelfall nach der jeweiligen wirtschaftlichen Tätigkeit der Gemeinde, sodass die Einzahlungen und Auszahlun-
gen in der Finanzbuchhaltung nach Arten zu erfassen sind. Die Finanzrechnung soll dadurch Auskünfte über die 
die jahresbezogenen Zahlungsströme hinsichtlich der tatsächlichen Mittelherkunft und Mittelverwendung geben. 
Sie enthält insgesamt aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Die 
buchungsmäßige Erfassung der Zahlungen und ihr Ausweis in der Finanzrechnung sind zudem unter Beachtung 
des Bruttoprinzips vorzunehmen (vgl. § 11 GemHVO NRW). Der Finanzrechnung kommt damit im Rahmen des 
gemeindlichen Jahresabschlusses insgesamt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln.  
 
 
2.2 Die Einzahlungen und Auszahlungen als Rechengrößen 
 
2.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die gemeindliche Finanzrechnung soll eine ausreichende Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der 
Gemeinde geben und dabei auch die Finanzierungsquellen sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes 
der Gemeinde (liquide Mittel) aufzeigen. Es kommen deshalb die Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlun-
gen“ als zutreffender Buchungsstoff zur Anwendung. Die Rechengrößen stehen dabei unmittelbar mit dem Liqui-
ditätsänderungsprinzip in Verbindung. In der gemeindlichen Finanzrechnung sind die Einzahlungen und Auszah-
lungen unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips zu erfassen. Die Gemeinde darf deshalb im Finanzplan 
nur Beträge in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Zahlungen veran-
schlagen (vgl. § 11 Absatz 2 GemHVO NRW). Entsprechend sind in der Finanzrechnung die tatsächlich einge-
gangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen nachzuweisen, die zu einer Veränderung des Zahlungs-
mittelbestandes geführt haben (vgl. § 39 GemHVO NRW). Diese haushaltsmäßige Abgrenzung bewirkt, dass aus 
internen Leistungsbeziehungen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung keine kassenwirksamen Geschäftsvor-
fälle entstehen können (vgl. § 17 GemHVO NRW). 
 
 
2.2.2 Die Rechengröße „Einzahlungen“ 
 
Mit der Rechengröße „Einzahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelzufluss bei der Gemeinde im Haushalts-
jahr erfasst. Die Einzahlungen als Zugang liquider Mittel in Form von Bargeld oder Buchgeld führen bei der Ge-
meinde zu einer Erhöhung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes. Nicht als Einzahlung gilt dabei die Erhö-
hung des Kassenbestandes der Gemeinde durch eine Barabhebung von einem Bankkonto der Gemeinde, weil 
durch solche Vorgänge der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde insgesamt nicht verändert wird. Im Vergleich 
der Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Einnahme“ liegen dann keine einnahmewirksamen Einzahlungen vor, 
wenn es in gleicher Höhe zu einer zu einer Abnahme der gemeindlichen Forderungen oder zu einer Erhöhung der 
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gemeindlichen Verbindlichkeiten kommt. Die Begriffspaare „Einzahlungen“ und „Einnahmen“ können im gemeind-
lichen Bereich wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rechengröße „Einzahlungen“ 

 
 

EINZAHLUNG 
 

 

 
Einzahlung, die nicht gleichzeitig 

eine Einnahme ist. 

 
Einzahlung, die gleichzeitig 

eine Einnahme ist. 
 

 

  
Einnahme, die gleichzeitig 

eine Einzahlung ist. 
 

 
Einnahme, die nicht gleichzeitig 

eine Einzahlung ist. 

  
EINNAHME 

 
Abbildung 442 „Die Rechengröße Einzahlungen“ 

 
 
2.2.3 Die Rechengröße „Auszahlungen“ 
 
Unter der gemeindlichen Rechengröße „Auszahlungen“ wird der tatsächliche Zahlungsmittelabfluss bei der Ge-
meinde im Haushaltsjahr erfasst. Die Auszahlungen führen durch den Abgang liquider Mittel zu einer Verminde-
rung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes. Die Abgabe von Finanzmitteln durch die Gemeinde kann dabei 
in Form von Bargeld oder Buchgeld erfolgen. Nicht als gemeindliche Auszahlung gilt dabei eine Verminderung 
des Kassenbestandes der Gemeinde durch eine Bareinzahlung auf ein Bankkonto der Gemeinde, weil durch 
diesen Vorgang der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde insgesamt nicht verändert wird. Die Begriffspaare 
„Aufwendungen“ und „Ausgaben“ können im gemeindlichen Bereich wie folgt unterschieden werden: 
 

 
Die Rechengröße „Auszahlungen“ 

 
 

AUSZAHLUNG 
 

 

 
Aufzahlung, die nicht gleichzeitig 

ausgabewirksam ist. 

 
Auszahlung, die gleichzeitig 

ausgabewirksam ist. 
 

 

  
Ausgabe, die gleichzeitig 
auszahlungswirksam ist. 

 

 
Ausgabe, die nicht gleichzeitig 

auszahlungswirksam ist. 

  
AUSGABE 

 
Abbildung 443 „Die Rechengröße Auszahlungen“ 

 
In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass beim Einsatz der Rechengrößen „Auszahlungen“ und „Ausgabe“ 
dann keine ausgabewirksamen Auszahlungen vorliegen, wenn es in gleicher Höhe zu einer zu einer Minderung 
der gemeindlichen Verbindlichkeiten oder zu einer Zunahme der gemeindlichen Forderungen kommt. 
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2.3 Die Einrichtung von Geschäftskonten 
 
2.3.1 Die allgemeinen Geschäftskonten 
 
Für den Zahlungsverkehr der Gemeinde müssen die notwendigen Geschäftskonten verfügbar und den Einwoh-
nern, Abgabepflichtigen und sonstigen Geschäftspartnern bekannt sein, denn die Gemeinde hat aus Sicherheits-
gesichtspunkten ihren Zahlungsverkehr möglichst unbar abzuwickeln. Von der Gemeinde ist deshalb zu bestim-
men, welche Beschäftigten die erforderlichen Geschäftskonten einrichten dürfen, diese bewirtschaften können 
bzw. die Verfügungsberechtigung darüber innehaben sollen.  
 
Von der Gemeinde ist auch eine Entscheidung darüber zu treffen, bei welchen Banken, Kreditinstituten und Spar-
kassen gemeindliche Geschäftskonten zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Gemeinde eingerichtet werden 
sollen. In diesem Zusammenhang sollte auch der Umgang mit den nicht benötigten Zahlungsmitteln bestimmt 
werden, für die ggf. Sonderkonten einzurichten sind, z. B. Tagesgeldkonten, Festgeldkonten u.a. Der Umfang des 
Überziehens bei den Geschäftskonten sowie die dazu Berechtigten sind ebenfalls festzulegen. Der geschäftliche 
Zahlungsverkehr der Gemeinde sollte wegen seiner Vielfalt insgesamt zum Inhalt einer besonderen örtlichen 
Regelung gemacht werden (vgl. § 31 GemHVO NRW).  
 
Die Gemeinde muss auch eigenverantwortlich abgrenzen, welche Geschäftskonten am Schluss des Buchungsta-
ges in die Abstimmung einbezogen werden. Es ist nicht zwingend erforderlich, täglich eine Zusammenfassung 
aller gemeindlichen Konten mit dem aktuellen Kontostand vorzunehmen und das Ergebnis in die Bücher der 
Zahlungsabwicklung zu übernehmen. Die gemeindliche Finanzbuchhaltung muss aber einen Überblick über die 
Geschäftskonten sowie die Sonderkonten haben. Sie muss sich im Rahmen von regelmäßigen Abrechnungen 
auch einen Überblick über die gesamten gemeindlichen Zahlungsmittel verschaffen, auch wenn ein Teil davon 
Anderen im Rahmen einer „Bewirtschaftung“ zur Verfügung gestellt wurde.  
 
 
2.3.2 Die Sonderkonten 
 
Die gemeindliche Finanzbuchhaltung bzw. die Zahlungsabwicklung muss grundsätzlich immer den Überblick über 
die gesamten gemeindlichen Finanzmittel haben, auch wenn andere Organisationseinheiten der gemeindlichen 
Verwaltung ihren Zahlungsverkehr unmittelbar über besondere Konten der Gemeinde abwickeln dürfen (Sonder-
konten). In diesem Rahmen fallen auch die den gemeindlichen Beschäftigten gewährten Handvorschüsse. Viel-
fach bestehen auch in Einzelfällen besondere Sonderkonten aufgrund der gemeindlichen Aufgabenerfüllung und 
dann auch entsprechende Verfügungsberechtigungen, z. B. ein vorübergehendes Sonderkonto zur Abwicklung 
der Auszahlungen für eine bedeutende Investitionsmaßnahme der Gemeinde. Es ist im Einzelnen abhängig von 
den örtlichen Verhältnissen, wie viele Sonderkonten bei der Gemeinde bestehen.  
 
Zur gemeindlichen Praxis gehören ggf. daher besondere Regelungen zu den gemeindlichen Sonderkonten, die 
neben den Geschäftskonten der Gemeinde bestehen. Diese Konten sind besondere Geschäftskonten in der 
Verfügungsmacht der Gemeinde. Sie dienen jedoch i.d.R. nur abgrenzten Zahlungszwecken im Rahmen der 
gemeindlichen Aufgaben. Sie werden aber auch bestimmten Organisationseinheiten und Beschäftigten der ge-
meindlichen Verwaltung unter einer abgegrenzten Zwecksetzung zugeordnet. Die „Grundregeln“ zu den gemeind-
lichen Geschäftskonten müssen daher vielfach um einzelne spezielle Gegebenheiten bei den örtlichen Sonder-
konten ergänzt werden. Die Gemeinde sollte dabei entscheiden, ob die eigenverantwortliche Bewirtschaftung von 
Budgets in den einzelnen Fachbereichen der gemeindlichen Verwaltung (Zusammenführung von Fach- und Res-
sourcenverantwortung) zwingend auch die Abwicklung der daraus entstehenden Zahlungen erfordert.  
 
Die Gemeinde muss deshalb auch eigenverantwortlich abgrenzen, welche Geschäftskonten am Schluss des 
Buchungstages in die vorzunehmende Abstimmung einbezogen werden. Es ist dabei nicht zwingend erforderlich, 
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täglich eine Zusammenfassung aller gemeindlichen Konten mit dem aktuellen Kontostand vorzunehmen und das 
Ergebnis in die Bücher der Zahlungsabwicklung zu übernehmen. Es ist grundsätzlich ausreichend, wenn die 
gemeindliche Zahlungsabwicklung zeitnah mit den einzelnen gemeindlichen Organisationseinheiten oder Be-
schäftigten die Kontobewegungen auf den Sonderkonten abrechnet.  
 
Diese Vorgehensweise setzt aber voraus, dass die Organisationseinheiten der gemeindlichen Verwaltung oder 
die Beschäftigten ihre zahlungsmäßigen Geschäftsvorfälle buchungsmäßig zutreffend erfassen. Es ist dann aus-
reichend, wenn die gemeindliche Finanzbuchhaltung im Rahmen der Abrechnungen der zur Verfügung gestellten 
Finanzmittel die Buchungen der einzelnen gemeindlichen Beschäftigten als Summe zusammengefasst in ihre 
Bücher übernimmt. Das Bruttoprinzip erfordert dabei eine Trennung von Einzahlungen und Auszahlungen. Ggf. 
ist auch eine Trennung nach den verbindlichen Zahlungsarten vorzunehmen. Insbesondere ist aber dabei die 
Ergebniswirksamkeit zu beachten, um die erzielten Erträge und entstandenen Aufwendungen zu erfassen. 
 
 
3. Der Liquiditätsverbund bzw. Cashpooling 
 
3.1 Allgemeine Voraussetzungen 
 
Für die Gemeinde besteht im Rahmen ihrer Verpflichtung zur Sicherstellung der Liquidität und Zahlungsfähigkeit 
grundsätzlich die Möglichkeit, einen Liquiditätsverbund bzw. ein Cashpooling mit einem Masteraccountkonto 
zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben der Gemeinde einzurichten. Die Liquiditätsbeschaf-
fung der Gemeinde im Rahmen eines solchen Liquiditätsverbundes stellt nach Auskunft der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kein erlaubnispflichtiges Bankgeschäft im Sinne des Kreditwesengesetzes 
dar. Dabei wird aber vorausgesetzt, dass in den Liquiditätsverbund nur Betriebe einbezogen werden, die im 
Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses zu konsolidieren sind. Dadurch wird das bankrechtlich bestimm-
te Konzernprivileg auch auf die Gemeinde anwendbar (vgl. § 2 Absatz 1 Nummer 7 KWG).  
 
Die Nutzung des bankrechtlichen Konzernprivilegs für die Abwicklung von Geldgeschäften in einem gemeindli-
chen Liquiditätsverbund setzt das Bestehen einer Allein- oder Mehrheitsgesellschafterstellung der Gemeinde bei 
den gemeindlichen Betrieben sowie eine verpflichtende Einbeziehung dieser Betriebe in die Vollkonsolidierung für 
den gemeindlichen Gesamtabschluss voraus. Die Vorschrift des § 107 Absatz 6 GO NRW, nach dem die Ge-
meinden kein Bankunternehmen errichten, übernehmen oder betreiben dürfen, steht dabei der Einrichtung eines 
Liquiditätsverbundes bzw. eines Cashpoolings durch die Gemeinde nicht entgegen. Ein Liquiditätsverbund bzw. 
ein Cashpooling-Verfahren stellt kein selbstständiges Bankunternehmen dar. 
 
Im Rahmen der Einrichtung eines Liquiditätsverbundes bzw. eines Cashpoolings bedarf es aber immer einer 
Abstimmung zwischen den Beteiligten über die tatsächliche Abwicklung der Geldgeschäfte, ggf. einschließlich der 
mit der Kontoführung beauftragten Bank. Die Gemeinde muss nicht zwingend die Kontoführung für das Master-
Accountkonto innehaben. Es bedarf dabei auch der Festlegung von Verantwortlichkeiten zwischen den Beteilig-
ten. Das Abstimmungserfordernis gewinnt an Bedeutung, wenn auch rechtlich selbstständige Betriebe der Ge-
meinde in einen solchen Liquiditätsverbund einbezogen werden.  
 
 
3.2 Die Abwicklung durch die Gemeinde 
 
Die Gemeinde kann die Abwicklung der Geldgeschäfte in einem Liquiditätsverbund in eigener Verantwortung 
vornehmen. Die gemeindliche Verwaltung tritt dann für die rechtlich selbstständigen Betriebe der Gemeinde als 
„innere“ Bank auf. In diesen Fällen muss die Gemeinde aufgrund ihrer „Cashpool-Führung“ dafür Sorge tragen, 
dass in ihrer Finanzbuchhaltung die betreffenden Finanzgeschäfte von den eigenen haushaltsbezogenen Finanz-
geschäften sachlich ausreichend abgegrenzt und buchungsmäßig getrennt verarbeitet werden. Zudem kann die 
finanzwirtschaftliche Verantwortung nicht allein von der Gemeinde getragen werden.  
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Ein solcher gemeindlicher Liquiditätsverbund darf zudem nicht dazu führen, dass die Gemeinde zur Sicherstel-
lung der Zahlungen zwischen den Beteiligten ggf. zusätzlich Kredite zur Liquiditätssicherung oberhalb ihres eige-
nen haushaltsmäßigen Bedarfs aufnimmt. In einen Liquiditätsverbund dürfen von der Gemeinde keine Finanzmit-
tel aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen eingebracht werden. Sie muss dafür Sorge tragen, dass von 
ihr solche Finanzmittel nur bedarfsgerecht für anstehende Auszahlungen für Investitionen aufgenommen und 
zweckbezogen im Rahmen der Investitionstätigkeit verwendet werden (vgl. § 20 GemHVO NRW). Derartige Zah-
lungsmittel dienen nicht der Deckung des gemeindlichen Liquiditätsbedarfs und stehen daher auch nicht für Zah-
lungserfordernisse in einem Liquiditätsverbund zur Verfügung. 
 
 
4. Der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum 
 
4.1 Die Währungseinheit „Euro“ 
 
Im Rahmen ihres Geschäftsverkehrs hat die Gemeinde die gesetzlichen Zahlungsmittel einzusetzen. Die Ge-
meinde hat daher für ihre Barzahlungen die Euro-Münzen und Euro-Banknoten zu verwenden. Die fremden 
Geldsorten stellen aber ebenfalls Zahlungsmittel für die Gemeinde dar, sodass diese Zahlungsmittel von ihr an-
genommen und für ihre Auszahlungen verwendet werden können. Die Sichtguthaben der Gemeinde bei Banken 
und Kreditinstituten stehen dabei als Buchgeld dem Bargeld gleich. Bei eingegangenen Schecks ist bei dessen 
Übergabe oder Übersendung an die Gemeinde darauf zu achten, dass dieser möglichst in der Währungseinheit 
„Euro“ ausgestellt ist.  
 
Diese Währungseinheit soll auch beim Einsatz und der Abrechnung von elektronischen Zahlungsmitteln durch die 
Gemeinde oder durch Dritte gegenüber der Gemeinde zur Anwendung kommen, z. B. in Form der Geldkarte, 
Debitkarte und Kreditkarte. Die Gemeinde soll deshalb in ihrem Zahlungs- und sonstigen Geschäftsverkehr mög-
lichst das internationale Währungskürzel „EUR“ und nicht das Währungssymbol „€“ verwenden. Dieses Wäh-
rungskürzel sollte auch für die gesonderte Darstellung der Untereinheit „Cent“ verwendet werden, sodass mög-
lichst eine Angabe in Bruchteilen des Euro zu machen ist, z. B. „0,45 EUR“. Die Bruchteile des Euro sollen auch 
nicht mit einem besonderen Symbol angegeben werden, z. B. „45 Ct“.  
 
Eine „private Währung“ als Tauschmittel auf einem regionalen Markt stellt dagegen kein zulässiges Zahlungsmit-
tel für die Gemeinde dar, mit dem der Umfang oder die Größenordnung von Einzahlungen und Auszahlungen bei 
der Gemeinde bestimmt werden kann. Erst nach einer Umrechnung der Rechnungseinheiten solcher „Währun-
gen“ in Einheiten der gesetzlichen Zahlungsmittel darf eine Erfassung der mit diesen „Währungen“ getätigten 
Zahlungen in den gemeindlichen Büchern erfolgen. Außerdem stellen auch Wertpapiere kein „Geld“ Im Sinne des 
gemeindlichen Zahlungsverkehrs dar.  
 
 
4.2 Das Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz 
 
4.2.1 Die Zwecke und Inhalte des Gesetzes 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung, insbesondere bei der Erledigung der Zahlungsabwicklung, hat 
die Gemeinde auch das Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz zu beachten. Mit diesem Gesetz ist die Richtlinie 
2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über Zahlungsdienste im 
Binnenmarkt umgesetzt worden. Die Zahlungsdiensterichtlinie unterscheidet sechs Kategorien von Zahlungs-
dienstleistern. Unter einen Erlaubnisvorbehalt stellt die Richtlinie jedoch nur die Zahlungsinstitute als sonstige 
Zahlungsdienstleister. Soweit jedoch die Gemeinde (auch Bund und Länder) nicht hoheitlich handelt, werden 
auch sie als Zahlungsdienstleister im Sinne des Gesetzes angesehen (vgl. § 1 Absatz 1 Nummer. 3 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz - ZAG).  
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Diese Einordnung hat zur Folge, dass die Gemeinde nicht unter den gesetzlichen Erlaubnisvorbehalt und die 
anderen besonderen Bestimmungen für Zahlungsinstitute fällt, wenn sie z. B. durch einen Regie- oder Eigenbe-
trieb eigene Zahlungsdienste erbringt oder erbringen lassen will. Die Gemeinde hat in diesen Fällen aber gleich-
wohl die allgemeinen Bestimmungen für Zahlungsdienstleister bei Qualifizierung ihres geschäftlichen Handelns 
zu beachten. Unter die Kategorie der Vorschrift des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ZAG fallen jedoch nicht die 
rechtlich selbstständigen Betriebe der Gemeinde, die keine hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen.  
 
In diesem Zusammenhang enthält § 1 Absatz 2 ZAG einen Katalog von Zahlungsdiensten, die privatrechtlich 
begründete Dienstleistungen eines an einem gegebenen Grundgeschäft nicht beteiligten Dritten erfassen. Diese 
Zahlungsdienste sollen dem Zahler helfen oder ihn erst in den Stand versetzen, Bargeld, elektronisches Geld 
oder Buchgeld von ihm auf den Zahlungsempfänger zu übertragen. Mit der Vorschrift werden Dienstleistungen 
eines Dritten erfasst, die die Ausführung einer Zahlung zwischen zwei Parteien, dem Zahler und dem Zahlungs-
empfänger, unterstützen. Auf die rechtliche Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Zahler und Zahlungsemp-
fänger (sogenanntes Valutaverhältnis) kommt es dabei nicht an. Dem Zahlungsvorgang kann dabei eine familiäre 
„Verbindlichkeit“, eine Naturalobligation, ein bloßes Gefälligkeitsverhältnis, eine Spende oder etwas anderes 
zugrunde liegen. Entscheidend ist nur, dass ein Geldbetrag mithilfe eines Dritten seinen Besitzer wechseln soll.  
 
Die „privaten Währungen“, als ein auf regionale Märkte ausgerichtetes Tauschmittel, sind nicht als ein Zahlungs-
dienst im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes anzusehen. Diese Vorgabe gilt, solange die Rechnungs-
einheiten nicht zu irgendeinem Zeitpunkt, und sei es nur bei Eintritt in oder Austritt aus diesem Markt in Euro, die 
Währung eines Mitgliedstaats oder Vertragsstaats außerhalb der Euro-Zone oder eines Drittstaats umgerechnet 
und eingezahlt oder ausgezahlt werden. In den Fällen, in denen am Ende jedoch eine Abrechnung in einem ge-
setzlichen Zahlungsmittel steht, und sei es auch nur bei einem Austritt aus dem Verbund, so erbringt der Betrei-
ber bei diesen wie bei jedem anderen Drei-Parteien- oder komplexeren Zahlungssystem auch Zahlungsdienste im 
Sinne des Gesetzes, wenn das Geschäftsmodell nicht bereits so ausgerichtet ist oder noch ausgerichtet wird, 
dass es unter eine Bereichsausnahme des § 1 Absatz 10 ZAG passt.  
 
 
4.2.2 Die Arten der Zahlungsdienste 
 
Jeder der einzelnen Tatbestände des Zahlungsdienstekatalogs knüpft an die (beabsichtigte) Übermittlung von 
gesetzlichen Zahlungsmitteln (Bargeld), an (gesetzliche Zahlungsmittel vertretendes) Buchgeld oder an elektroni-
schem Geld an. Das elektronische Geld wird einbezogen, weil es für den Austausch mit Bargeld, Buchgeld oder 
anderen Geld geschaffen worden ist (siehe auch die Definition von „Geldbetrag“ in Artikel 4 Absatz 15 der Zah-
lungsdiensterichtlinie). Die nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz definierten Zahlungsdienste werden nach-
folgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Arten der Zahlungsdienste 

 

1. 

 
Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto (vgl. § 1 Absatz 3 
ZAG) oder Barauszahlungen von einem Zahlungskonto ermöglicht werden, sowie 
alle für die Führung eines Zahlungskontos erforderlichen Vorgänge (Ein- oder 
Auszahlungsgeschäft). 
 

2. 

 
Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich der Übermittlung von Geldbe-
trägen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsdienstnut-
zers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister durch  
a) die Ausführung von Lastschriften (vgl. § 1 Absatz 4 ZAG) einschließlich einmali-

ger Lastschriften (Lastschriftgeschäft),  
b) die Ausführung von Überweisungen einschließlich Daueraufträgen (Überwei-

sungsgeschäft),  
c) die Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungskarte oder eines 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 30 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1781 

 
Die Arten der Zahlungsdienste 

 
ähnlichen Zahlungsinstruments (Zahlungskartengeschäft), ohne Kreditgewäh-
rung (Zahlungsgeschäft) 

 

3. 

 
Ausführung der in Nummer 2 genannten Zahlungsvorgänge mit Kreditgewährung 
im Sinne des § 2 Absatz 3 (Zahlungsgeschäft mit Kreditgewährung). 
 

4. 

 
Ausgabe von Zahlungsauthentifizierungsinstrumenten (vgl. § 1 Absatz 5 ZAG) oder 
die Annahme und Abrechnung von mit Zahlungsauthentifizierungsinstrumenten 
ausgelösten Zahlungsvorgängen (Zahlungsauthentifizierungsgeschäft),  
 

5. 

 
Ausführung von Zahlungsvorgängen, bei denen die Zustimmung des Zahlers zur 
Ausführung eines Zahlungsvorgangs über ein Telekommunikations-, Digital-, oder 
IT-Gerät übermittelt wird. Die Zahlung erfolgen an den Betreiber des Telekommu-
nikations- oder IT-Systems oder IT-Netzes, sofern der Betreiber ausschließlich als 
zwischengeschaltete Stelle zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und dem Lieferan-
ten der Waren oder Dienstleistungen tätig ist (digitalisiertes Zahlungsgeschäft).  
 

6. 

 
Dienste, bei denen ohne Einrichtung eines Zahlungskontos auf den Namen eines 
Zahlers oder eines Zahlungsempfängers ein Geldbetrag des Zahlers ausschließlich 
zur Übermittlung eines entsprechenden Betrags an den Zahlungsempfänger oder 
an einen anderen, im Namen des Zahlungsempfängers handelnden Zahlungs-
dienstleister entgegengenommen wird oder bei denen der Geldbetrag im Namen 
des Zahlungsempfängers entgegengenommen und diesem verfügbar gemacht 
wird (Finanztransfergeschäft).  
 

Abbildung 444 „Die Arten der Zahlungsdienste“ 
 
In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass ein Zahlungssystem im Sinne des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes ein System zum Zwecke von Verarbeitung, Clearing, Verrechnung und Abwicklung von Zahlungs-
vorgängen auf Basis einer förmlichen Vereinbarung ist. Eine solche Vereinbarung mit gemeinsamen Regeln muss 
dabei zwischen einer Partei, die das System betreibt (Betreiber), und mindestens drei Teilnehmern zur Übermitt-
lung von Geldbeträgen getroffen werden. Eine etwaige von dem Betreiber verselbstständigte Ver- und Abrech-
nungsstelle, zentrale Vertragspartei oder Clearingstelle wird dabei nicht mitgerechnet. Zudem können die Teil-
nehmer nur Zahlungsdienstleister sein (vgl. § 1 Absatz 6 ZAG).  
 
 
4.3 Der SEPA-Zahlungsverkehr 
 
4.3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Mit dem Jahre 2008 ist der SEPA-Zahlungsverkehr (SEPA = Single EURO Payments Aera) in Europa begonnen 
worden. Aufgrund dieses Zahlungsverkehrs soll künftig nicht mehr zwischen dem nationalen Zahlungsverkehr 
und dem Zahlungsverkehr in andere europäische Staaten unterschieden werden. Es sollen dadurch europaweit 
die bargeldlosen Zahlungen erleichtert werden. In der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 vom 14.03.2012 sind die 
technischen Vorschriften und die Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro festge-
legt worden.  
 
Die europaweiten bargeldlosen Zahlungen sollen mit einheitlichen Zahlungsinstrumenten in Form von SEPA-
Überweisungen, SEPA-Lastschriften und SEPA-Kartenzahlungen ausgeführt werden. So soll durch die Nutzung 
der SEPA-Überweisungen erreicht werden, dass dieser Zahlungsverkehr innerhalb von drei Geschäftstagen, ggf. 
später innerhalb eines Tages, abgewickelt ist. Für die Durchführung des SEPA-Zahlungsverkehrs bedarf es je-
doch neuer Nummer für die Finanztransaktionen (vgl. nachfolgende Abbildung). 
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Wichtige Daten im SEPA-Zahlungsverkehr 
 

 
„IBAN“  

(International Bank Account Number) 
 

 
DE 

 
52 12345678 0123456789 

 
Länder- 

kennzeichen 
 

Prüfziffer (heutige) 
Bankleitzahl 

(heutige, 
ggf. erweiterte 

Kundenkontonummer 

 
“BIC” 

(Bank Identifier Code) 
 

 
ABCD 

 
DE 12 123 

 
Bank 

bezeichnung 
 

 
Länder- 

kennzeichen 
 

Ortsangabe Filiale  
der Bank 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer 

(Creditor Identifier) 
 

 
DE 

 
72 123 12345678901 

 
Länder- 

kennzeichen 
 

Prüfziffer Business 
Area Code 

Nationales 
Identifikations- 

merkmal  

Abbildung 445 „Wichtige Daten im SEPA-Zahlungsverkehr“ 
 
Bis zum 1. Februar 2014 ist die von der EU gewünschte Einführung des SEPA-Zahlungsverkehrs auch auf natio-
naler Ebene umzusetzen. Die Einführung des SEPA-Zahlungsverkehrs führt dabei nicht nur zu einem techni-
schen Anpassungsbedarf, z. B. zur Umstellung der eigenen und fremden Kontendaten auf IBAN und BIC. Dazu 
gehört auch für die Gemeinde, die eigenen IBAN- und BIC-Daten möglichst frühzeitig öffentlich zu machen. Den 
Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft als Zahlungspflichtige muss im neuen System eine zutreffen-
de neue Kontoverbindung zur Verfügung stehen. 
 
Durch ein „SEPA-Begleitgesetz“ soll jedoch die Umsetzung bestimmter Anforderungen an Inlandszahlungen für 
eine Übergangszeit bis zum 1. Februar 2016 ausgesetzt werden. Bis zu diesem Termin können dadurch die in-
ländischen Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften und Einzugsermächtigungen weiter unter den heutigen 
Bedingungen und Formen genutzt werden. Die Einzelheiten zu den Formen des SEPA-Zahlungsverkehrs hat die 
Deutsche Bundesbank auf Ihrer Internetseite „www.bundesbank.de/zahlungsverkehr“ veröffentlicht. Für die 
Bundeskassen hat das Bundesministerium für Finanzen festgelegt, dass ab dem 1 Juli 2013 für Auszahlungen im 
Lastschriftverfahren grundsätzlich nur noch das SEPA-Basislastschriftverfahren zugelassen ist (vgl. RS des BMF 
vom 13.06.2012). 
 
 
4.3.2 Die SEPA-Überweisung 
 
Bei der SEPA-Überweisung besteht gegenüber dem heutigen deutschen Verfahren der wesentliche Unterschied 
darin, dass der Zahlungspflichtige und der Zahlungsempfänger, einschließlich deren kontoführenden Bank, an-

http://www.bundesbank.de/zahlungsverkehr“
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hand einer internationalen Nummer eines Zahlungskontos (IBAN) und einer internationalen Bankleitzahl (BIC) 
identifiziert werden. Die Elemente dieser Nummern sind durch die ISO spezifiziert worden. Die IBAN und die BIC 
lösen damit die deutsche Bankleitzahl und die Kontonummer ab.  
 
Unter dem Begriff „IBAN“ wird eine standardisierte Nummer für das Land, die Bank und das Konto verstanden. 
Diese Nummer setzt sich aus dem zweistelligen Länderkennzeichen, z. B. „DE“ für Deutschland, einer zweistelli-
gen Prüfziffer, der achtstelligen Bankleitzahl und der zehnstelligen Kontonummer zusammen. Unter dem Begriff 
„BIC“, auch „SWIFT-Code“ genannt, wird die internationale Bankleitzahl einer Bank (bis zu elf Stellen) verstan-
den. Diese Nummer setzt sich i.d.R. aus einer vierstelligen Bankbezeichnung, dem zweistelligen Länderkennzei-
chen (ISO-Code), der zweistelligen Ortsangabe und einer dreistelligen Bezeichnung der Filiale der betreffenden 
Bank, die auch durch die dreimalige Verwendung des Buchstabens X ersetzt oder frei sein können, zusammen 
(vgl. nachfolgende Abbildung). 
 
 
4.3.3 Die SEPA-Lastschrift 
 
Der Zahlungsverkehr mit Hilfe von SEPA-Lastschriften wird seit Ende 2009 angeboten. Dabei ist zwischen der 
SEPA-Basislastschrift als Einzugsermächtigung (der Gemeinde) und der SEPA-Firmenlastschrift als Abbu-
chungsauftragsverfahren (eines Dritten) zu unterscheiden. Bei beiden Verfahren bedarf es eines entsprechenden 
Mandats, das vor der Fälligkeit einer Zahlung vorliegen muss, wobei für die Gemeinde vorrangig die SEPA-
Basislastschrift in Betracht kommen dürfte. Das SEPA-Lastschriftmandat ermächtigt dabei die Gemeinde als 
Zahlungsempfänger, den fälligen Betrag von einem Dritten als Zahlungspflichtigen durch Beauftragung einer 
Bank einzuziehen. Ein solches Mandat muss von jedem Zahlungspflichtigen eingeholt werden, wobei derzeit 
bestehende Einzugsermächtigungen entsprechend umgewandelt werden können.  
 
Die Gemeinde als Lastschrifteinreicher bedarf zudem einer „Gläubiger-Identifikationsnummer“. Diese Nummer 
setzt sich aus dem zweistelligen Länderkennzeichen, einer zweistelligen Prüfziffer, einem dreistelligen Business 
Area Code und einem elfstelligen nationalen Identifikationsmerkmal zusammen und muss bei der Deutschen 
Bundesbank beantragt werden (www.glaeubiger-id.bundesbank.de). Sie dient der eindeutigen Identifizierung 
des Lastschrifteinreichers und ist bei allen einzureichenden Lastschriften anzugeben. Der SEPA-Zahlungsverkehr 
erfordert neue Vereinbarungen über den Einzug von Lastschriften und das Verwalten von Lastschriftmandaten. 
Die Gemeinde muss dafür eigenverantwortlich die derzeit im Bankenverkehr bestehenden Einzugsermächtigun-
gen rechtssicher und praktikabel in SEPA-Lastschriften überführen, wobei ihr eine Übergangszeit zur Verfügung 
steht (vgl. SEPA-Begleitgesetz). 
 
 
4.4 Die E-Geld-Geschäfte 
 
Durch gesetzliche Änderungen soll zukünftig der Zahlungsverkehr im Internet (Internetzahlungen) auch mit elekt-
ronischem Geld (E-Geld) möglich werden, sodass dadurch mindestens auch die Zahlungsansprüche der Ge-
meinde betroffen sein dürften. Durch diese neuen Zahlungsmittel sollen die Bargeldzahlungen und Banküberwei-
sungen im Bankenverkehr vermindert werden. Das E-Geld ist dabei jeder elektronisch oder auch magnetisch 
gespeicherte monetäre Wert in Form einer Forderung gegenüber dem E-Geld-Emittenten, zu denen grundsätzlich 
auch die Gemeinde gehört (vgl. § 1a Absatz 1 Nummer 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes). Das E-Geld 
wird dabei gegen die Zahlung eines Geldbetrages ausgestellt, um damit Zahlungsvorgänge im Sinne des § 675f 
Absatz 3 Satz 1 BGB durchzuführen. Solche Zahlungen können auch von anderen natürlichen und juristischen 
Personen als den Emittenten angenommen werden (vgl. § 1a Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes).  
 
Das elektronische Geld ist ein digitales Bargeld und soll ein vollständiger Ersatz für die gesetzlichen Euro-
Münzen und Euro-Geldscheine sein. Es ist neben den gesetzlichen Zahlungsmitteln (Bargeld) und dem Buchgeld 
eine dritte Erscheinungsform des Geldes als Zahlungsmittel. Als elektronisches Geld gelten dabei Werteinheiten 

http://www.glaeubiger-id.bundesbank.de/
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in Form einer Forderung gegen die ausgebende Stelle, die auf elektronischen Datenträgern gespeichert sind. Sie 
werden gegen die Entgegennahme eines Geldbetrags ausgegeben und von Dritten als Zahlungsmittel ange-
nommen, ohne ein gesetzliches Zahlungsmittel zu sein (vgl. § 1 Absatz 14 KWG). Das E-Geld kann dabei als 
kartengestützes E-Geld (Kartengeld) und als softwarebasiertes E-Geld (Netzgeld) genutzt werden. Es ist dabei 
insbesondere zu unterscheiden, wie die Forderung gegen die ausgebende Stelle gespeichert bzw. nachgewiesen 
oder übertragen wird.  
 
In Form des Netzgeldes erfolgt die Speicherung des elektronischen Geldes auf einem Datenträger beim Nutzer 
und kann im Online-Verfahren für Fernzahlungen genutzt werden. Zuvor muss jedoch Bargeld oder Buchgeld an 
einen Herausgeber von Netzgeld transferiert werden, der dann den Gegenwert in Form von E-Geld übermittelt. 
Dabei müssen erhebliche Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Das übermittelte elektronische Geld weist 
dabei eine Forderung gegenüber dem Emittenten nach, die bei einem Zahlungsvorgang an den Empfänger über-
tragen wird. Der Empfänger (Akzeptanzstellen) kann dann das E-Geld beim Emittenten wieder in Bargeld oder 
Buchgeld (Guthaben) umtauschen.  
 
 
5. Die Zahlungsabwicklung für Dritte 
 
Die Gemeinden wickeln aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder freiwilliger Vereinbarungen vielfach Zahlungsge-
schäfte für andere Institutionen ab, z. B. für Waldgenossenschaften nach § 20 des Gemeinschaftswaldgesetzes 
NRW. Die fremden Finanzmittel, die dadurch bei der Gemeinde anfallen, können je nach der örtlichen Art der 
Wahrnehmung der Aufgaben bzw. nach der Form der Zahlungsabwicklung für andere Aufgabenträger in ver-
schiedene Arten unterteilt und entsprechend haushaltsmäßig behandelt werden (vgl. Abbildung).  
 

 
Die fremden Finanzmittel 

 

1. 
 
Durchlaufende Finanzmittel 
 

2. 
 
Finanzmittel und andere öffentliche Haushalte 
 

3. 
 
Finanzmittel sonstiger Dritter 
 

Abbildung 446 „Die fremden Finanzmittel“ 
 
Die fremden Finanzmittel sind dabei unabhängig von ihrer Art und Zweckbestimmung immer dann in die ge-
meindliche Finanzrechnung und damit in den Jahresabschluss der Gemeinde einzubeziehen, wenn die fremden 
Finanzmittel im Rahmen von Zahlungsvorgängen in der gemeindlichen Zahlungsabwicklung kassenmäßig als 
Einzahlungen oder Auszahlungen erfasst werden oder sich als Zahlungsmittel im wirtschaftlichen Eigentum der 
Gemeinde befinden. Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit müssten solche Zahlungen und die verfügbaren 
fremden Finanzmittel im Jahresabschluss der Gemeinde berücksichtigt werden.  
 
Die Gemeinde muss daher bei fremden Finanzmitteln klären, zu welchen Zeitpunkten die Bereitstellung von Zah-
lungsmittel durch die betreffenden Dritten erfolgt und wann eine Abrechnung vorzunehmen ist. Das vereinbarte 
Zahlungsverfahren bzw. die Zahlungstermine muss die Gemeinde außerdem in ihrer Liquiditätsplanung berück-
sichtigen. Sie muss zudem dafür Sorge tragen, dass ihr aus der Zahlungsabwicklung für Dritte keine unvertretba-
ren Aufwendungen, z. B. Zinsen wegen der zwingenden Durchführung von Auszahlungen, entstehen. 
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6. Die Finanzmittel der Eigenbetriebe 
 
Für einen gemeindlichen Eigenbetrieb als Sondervermögen der Gemeinde besteht regelmäßig ein eigener Rech-
nungskreis (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 3 GO NRW). Der Betrieb kann dabei seinen Zahlungsverkehr selbst über 
eigene Konten abwickeln oder über gemeindliche Sonderkonten durch die Gemeinde abwickeln lassen. Bei einer 
Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs und des Bargeldverkehrs durch die Gemeinde ist die Erledigung des 
betrieblichen Zahlungsverkehrs im Einzelnen zwischen dem Eigenbetrieb und der Gemeinde in einer Vereinba-
rung auszugestalten. Es ist in solchen Fällen grundsätzlich möglich, dass die Gemeinde die Finanzmittel, die 
einem Eigenbetrieb zu stehen, vorübergehend für eigene Zwecke nutzt.  
 
Die Gemeinde muss in solchen Fällen sicherstellen, dass die Finanzmittel bei Bedarf dem Eigenbetrieb wieder 
zur Verfügung stehen (vgl. § 11 Satz 2 EigVO NRW). Beide Beteiligte können auch in einem Liquiditätsverbund 
zusammengeschlossen sein. Die Gemeinde hat dabei zu beachten, dass die Erhaltung der Zahlungsfähigkeit des 
Eigenbetriebs Vorrang vor dem Finanzbedarf der Gemeinde hat. Der Eigenbetrieb entscheidet bei vorhandenen 
Geldbeträgen eigenverantwortlich, ob und in welchem Umfang für ihn solche Finanzmittel vorübergehend ent-
behrlich sind. Es besteht aber die Pflicht für den Eigenbetrieb, vor einer Anlage seiner vorübergehend nicht benö-
tigten Finanzmittel eine Abstimmung mit der Gemeinde vorzunehmen und die Mittel nur unter Berücksichtigung 
der Liquiditätslage der Gemeinde anzulegen (vgl. § 11 Satz 1 EigVO NRW). Sofern der Eigenbetrieb und die 
Gemeinde über freie Geldmittel verfügen und diese über eine vergleichbare Zeitdauer nicht benötigen, kann auch 
eine gemeinsame Geldanlage in Betracht kommen.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Inhalt und Zweck der Zahlungsabwicklung): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Aufgaben der Zahlungsabwicklung): 
 
1.1.1 Allgemeine Aufgaben  
 
Mit dieser Vorschrift werden die besonderen Aufgaben der gemeindlichen Finanzbuchhaltung im Bereich „Zah-
lungsabwicklung“ näher definiert, die auch der Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans dienen. Ihr können 
weitere Aufgaben übertragen werden, soweit die Vorschriften der Gemeindeordnung oder andere finanzrechtliche 
Vorschriften dem nicht entgegenstehen und die Erledigung der originären Aufgaben nicht beeinträchtigt wird. Die 
gemeindliche Zahlungsabwicklung hat i.d.R. folgende Aufgaben zu erfüllen, die vom Bürgermeister in einer örtli-
chen Dienstanweisung nach § 31 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO NRW zu regeln sind (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Aufgaben der gemeindlichen Zahlungsabwicklung 

 
 

- die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen. 
 
 

- die buchhalterische Erfassung der Zahlungs-(Geld-)ströme,  
        getrennt nach eigenem und fremden Zahlungsverkehr. 

 
 

- die Bankbuchhaltung. 
 
 

- die Verwaltung der Finanzmittel. 
 
 

- die Aufbewahrung, Beförderung und Entgegennahme von Zahlungsmitteln. 
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Die Aufgaben der gemeindlichen Zahlungsabwicklung 

 
 

- die Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel. 
 
 

- die Aufnahme und Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung. 
 
 

- den Abschluss der Finanzrechnung. 
 
 

- Mahnung (soweit es nicht durch die Geschäftsbuchführung erfolgt) und Vollstreckung. 
 
 

- die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen. 
 

Abbildung 447 „Die Aufgaben der gemeindlichen Zahlungsabwicklung“ 
 
Die Aufgaben der Zahlungsabwicklung können dabei örtlich von der Gemeinde bestimmt und in Verantwortung 
der Gemeinde zentral oder dezentral erledigt werden. Entsprechend hat die Gemeinde dann jeweils Verantwort-
lichkeiten festzulegen (vgl. § 93 Absatz 2 GO NRW). Die Gemeinde hat aber auch örtliche Regelungen über die 
Behandlung fremder Finanzmittel zu treffen. Es bietet sich in diesem Zusammenhang an, dem Bereich „Zah-
lungsabwicklung“ auch die sichere Verwahrung und Verwaltung von gemeindlichen Wertgegenständen zu über-
tragen. Dazu sollten dann auch die Wertgegenstände gehören, die der Gemeinde als Sicherheiten für Zahlungs-
verpflichtungen von Dritten übergeben werden (vgl. § 31 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO NRW).  
 
 
1.1.2 Die Annahme von Einzahlungen 
 
Der gemeindliche Zahlungsverkehr wird regelmäßig in Form von Barzahlungen, unbaren Zahlungen und Ver-
rechnungen vollzogen. Aus Sicherheitsgesichtspunkten sollen dabei auch die Einzahlungen möglichst unbar 
abgewickelt werden. Diese Sachlage erfordert, dass die gemeindliche Zahlungsabwicklung die notwendigen 
Vorkehrungen trifft, um Barzahlungen zu angegebenen oder ihr anderweitig bekannt gegebenen Zeitpunkten 
anzunehmen. Zu den örtlichen Rahmenbedingungen gehört auch die Festlegung der Beschäftigten, die zur An-
nahme und Buchung von Einzahlungen befugt sind. Zu den Dokumentationspflichten gehört auch die Klärung der 
Frage, in welchen Fällen über die Einzahlungen eine Quittung auszustellen ist. Die Gemeinde muss dabei in 
eigener Verantwortung die Ausgestaltung der Annahme von Einzahlungen festgelegen.  
 
Diese Aufgabe der gemeindlichen Zahlungsabwicklung steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den 
Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung und der Rangfolge der Quellen der gemeindlichen Finanzmittel (vgl. § 
77 GO NRW). Sie steht aber auch mit der haushaltsrechtlichen Vorgabe in Verbindung, nach der die Gemeinde 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen hat, dass ihre Ansprüche vollständig und rechtzeitig geltend ge-
macht und eingezogen werden (vgl. § 23 Absatz 3 GemHVO NRW). Es bleibt aber i.d.R. eine Aufgabe der ein-
zelnen den gemeindlichen Haushalt bewirtschaftenden Stellen, die Ansprüche der Gemeinde festzustellen und zu 
überwachen. Diese Stellen müssen prüfen, ob die für die Durchsetzung der gemeindlichen Ansprüche notwendi-
gen Maßnahmen getroffen worden sind, sodass die der Gemeinde zustehenden Zahlungen auch ihr gegenüber 
geleistet werden können.  
 
Aus dem weiteren haushaltsrechtlichen Gebot, die der Gemeinde zustehenden Zahlungen rechtzeitig einzuzie-
hen, entsteht die gemeindliche Pflicht, ihre Ansprüche unverzüglich und ggf. auch zwangsweise einzuziehen oder 
deren Einziehung zu veranlassen, wenn der Schuldner in Verzug geraten ist. Dabei kann ggf. auch eine Stun-
dung von gemeindlichen Ansprüchen sachlich erforderlich werden, bei der es sich um das Aufschieben von Zah-
lungsterminen oder das Aufteilen der Zahlungsverpflichtung in mehrere Fälligkeitstermine handelt. Eine solche 
Maßnahme ist vom Schuldner der Gemeinde zu beantragen, wenn für ihn die Einziehung eines Anspruchs der 
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Gemeinde eine erhebliche Härte bedeuten würde (vgl. § 26 Absatz 1 GemHVO NRW). In der Praxis hat es sich 
bewährt, vor der Entscheidung über den Antrag eines Schuldners auf Stundung seiner Zahlungsverpflichtungen 
die Verantwortlichen für die Vollstreckung um eine Stellungnahme zum Antrag des Schuldners zu bitten. In sol-
chen Fällen sollte daher möglichst eine Zusammenarbeit zwischen der gemeindlichen Finanzbuchhaltung und 
dem sachlich zuständigen Fachbereich für die Vollstreckung stattfinden. 
 
 
1.1.3 Die Leistung von Auszahlungen 
 
Zur Bewirtschaftung der haushaltsmäßigen Ermächtigungen gehört auch das haushaltsrechtliche Gebot für die 
Gemeinde, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass eingegangene Verpflichtungen erst bei ihrer Fäl-
ligkeit erfüllt werden, sodass Auszahlungen erst bei ihrer Fälligkeit von der Gemeinde geleistet werden. Dieses 
Gebot steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Haushaltsgrundsätzen „Wirtschaftlichkeit“ und 
„Sparsamkeit“ und beinhaltet das Fälligkeitsprinzip. Der Fälligkeitszeitpunkt, zu dem eine Zahlung von der Ge-
meinde i.d.R. zu leisten ist, ergibt sich regelmäßig aus gesetzlichen Vorschriften, z. B. bei Steuern und anderen 
Abgaben der Gemeinde. Der Zeitpunkt kann sich aber auch aufgrund gemeindlicher Geschäftsvorfälle ergeben, 
z. B. bei der Gewährung von Sozialhilfe und anderen Finanzleistungen an Dritte sowie aus vertraglichen Verein-
barungen, z. B. bei Mieten und Zinsen.  
 
Die Inanspruchnahme der haushaltsmäßigen Ermächtigungen ist von der Gemeinde grundsätzlich so lange zu-
rückzustellen, bis die konkrete örtliche Aufgabenerfüllung die Verfügung darüber erfordert. Die bestehenden Fäl-
ligkeiten für die Ausführung der gemeindlichen Zahlungen sind daher von der Gemeinde zu beachten und zu 
überwachen. Die Gemeinde muss ggf. auch auf die Leistung von Auszahlungen an Dritte verzichten, wenn sich 
aus der gemeindlichen Aufgabenerfüllung noch kein zwingender Grund für eine Inanspruchnahme der im ge-
meindlichen Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen und damit für die Finanzleistung ergibt. Im gemeindli-
chen Zahlungsverkehr erfolgt die Leistung von Auszahlungen zudem üblicherweise in Form von unbaren Zahlun-
gen und Verrechnungen, denn auch aus Sicherheitsgesichtspunkten sollen die Auszahlungen der Gemeinde 
möglichst unbar abgewickelt werden.  
 
Die haushaltsrechtlichen Gegebenheiten erfordern, dass die gemeindliche Zahlungsabwicklung die notwendigen 
Vorkehrungen trifft, um die Leistung von Auszahlungen zu den angegebenen oder ihr anderweitig bekannt gege-
benen Zeitpunkten in den unterschiedlichen Zahlungsformen zu ermöglichen. Eine Auszahlung der Gemeinde 
setzt dabei voraus, dass zuvor eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde festgestellt und durch Beschäftigte der 
Gemeinde für sachlich und rechnerisch richtig bestätigt wurde. Die Gemeinde soll ihre Zahlungsverpflichtungen 
erst dann erfüllen, wenn diese zuvor hinsichtlich ihres Grundes und ihrer Höhe geprüft und festgestellt worden 
sind (vgl. § 30 Absatz 2 Satz 1 GemHVO NRW). Erst danach ist es für die Zahlungsabwicklung der gemeindli-
chen Finanzbuchhaltung zulässig, die geplanten Auszahlungen tatsächlich auszuführen. Von der Gemeinde kön-
nen dazu die Zahlungsform und der Zahlungsweg eigenverantwortlich bestimmt werden. Sie hat dazu sicherzu-
stellen, dass die geleisteten Auszahlungen sachlich und zeitlich richtig gebucht und dokumentiert werden.  
 
Zur Durchführung der gemeindlichen Aufgabe „Auszahlungen zu leisten“ gehört auch die Festlegung der Be-
schäftigten, die zur Leistung von Auszahlungen befugt sind, sowie die Aufgabe, zu den Zahlungsterminen der 
Gemeinde die notwendige Liquidität verfügbar zu haben. Vor der tatsächlichen Leistung von Auszahlungen an 
den Empfangsberechtigten soll die Gemeinde prüfen, ob die gemeindlichen Zahlungen gegen Ansprüche der 
Gemeinde verrechnet oder ggf. auch Ansprüche gegenseitig entsprechend § 387 BGB aufgerechnet werden 
können. Im Zusammenhang mit Zahlungsgeschäften für andere Institutionen, die von der Gemeinde aufgrund 
gesetzlicher Vorgaben oder freiwilliger Vereinbarungen abgewickelt werden, soll die Zahlungsabwicklung über-
wachen, dass die notwendige Liquidität (fremde Finanzmittel) für die „fremden“ Auszahlungen rechtzeitig durch 
die Dritten bereitgestellt werden (vgl. § 16 GemHVO NRW). 
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1.1.4 Die Verwaltung der Finanzmittel 
 
1.1.4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Zu den Aufgaben der gemeindlichen Zahlungsabwicklung gehört auch die Verwaltung der bei der Gemeinde 
vorhandenen Finanzmittel. Als Zahlungsmittel der Gemeinde gelten dabei die gesetzlichen Zahlungsmittel, z. B. 
das Bargeld in Form von Münzen und Banknoten, sowie die elektronischen Zahlungsmittel, z. B. Geldkarte, Debi-
tkarte oder Kreditkarte sowie Schecks. Zur Verwaltung der gemeindlichen Finanzmittel gehören auch örtliche 
Festlegungen, dass im Bankverkehr zwei Beschäftigte mitwirken, und dass die Aufbewahrung, Beförderung und 
Entgegennahme von Zahlungsmitteln durch Beschäftigte und Automaten den Sicherheitsvorgaben entspricht.  
 
Die Gemeinde hat aber auch festzulegen, welche Beschäftigten eine Geldkarte, Debitkarte oder Kreditkarte als 
Zahlungsmittel einsetzen dürfen. Ebenso sind örtliche Regelungen über die Anlage nicht benötigter Zahlungsmit-
tel sowie die Aufnahme und Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung im Rahmen der Festlegungen 
über die Verwaltung der gemeindlichen Zahlungsmittel zu treffen. Von der Gemeinde ist zudem die Verteilung von 
Finanzmitteln auf Geschäftskonten und Sonderkonten sowie ggf. auf Handvorschüsse, aber auch die Bereitstel-
lung von Wechselgeld für Automaten ausreichend abzusichern. Derartige Zuordnungen stellen keine haushalts-
wirtschaftlichen Zahlungsströme dar, die von der Gemeinde in ihrer Finanzrechnung zu erfassen sind. 
 
 
1.1.4.2 Die Einrichtung von Geschäftskonten 
 
Für den gemeindlichen Zahlungsverkehr müssen die notwendigen Geschäftskonten der Gemeinde verfügbar 
sein, denn aus Sicherheitsgesichtspunkten soll der Zahlungsverkehr möglichst unbar abgewickelt werden. Die 
Gemeinde hat daher zu klären, welche Beschäftigten zur Einrichtung von Geschäftskonten und Sonderkonten 
befugt sind, wer solche Konten bewirtschaften darf bzw. die Verfügungsberechtigung darüber innehaben soll. 
Dazu gehören auch die Festlegungen, mit welchen Banken, Kreditinstituten und Sparkassen der laufende Zah-
lungsverkehr abgewickelt werden soll sowie die Entscheidungsbefugnis zur Unterschriftsbefugnis in Abhängigkeit 
der Höhe der einzelnen Auszahlung. Gleichzeitig bedarf auch das Überziehungsgebaren bei einem Geschäfts-
konto der Gemeinde einer örtlichen Festlegung, denn i.d.R. wird bereits bei der Einrichtung eines Bankkontos ein 
Überziehungsrahmen (Kontokorrentkredit) vereinbart, ggf. auch ein Guthabenzins vorgesehen.  
 
Die Gemeinde muss außerdem zu gemeindlichen Sonderkonten für abgrenzte Zahlungszwecken, die i.d.R. der 
Gemeinde zuzurechnen sind, festlegen, welche gemeindlichen Beschäftigten die Verfügungsberechtigung dar-
über innehaben, denn Dritte sollen regelmäßig keine Verfügungsberechtigung über ein gemeindliches Konto 
innehaben. In Ausnahmefällen können aber neben einem Beschäftigten der gemeindlichen Zahlungsabwicklung 
auch noch einer oder mehrere Beschäftigte von Fachbereichen eine Verfügungsberechtigung über ein solches 
Konto innehaben, z. B. wenn die diesen Beschäftigten gewährten Handvorschüsse über Bankkonten abgewickelt 
werden sollen. Außerdem sollte der Umgang mit weiteren sachlich sinnvollen Sonderkonten, z. B. Tagesgeldkon-
ten, Festgeldkonten, von der Gemeinde ebenfalls zum Inhalt von besonderen Festlegungen gemacht werden.  
 
 
1.1.4.3 Die Unterschriften im Bankverkehr 
 
Die haushaltsrechtliche Vorgabe, dass gemeindliche Zahlungsaufträge von zwei Beschäftigten der Gemeinde 
freizugeben sind, beruht auf zahlreichen Sicherheitsgesichtspunkten. Sie sollen die sachdienliche Gestaltung des 
Verwaltungsablaufs sicherstellen und gewährleisten, dass verpflichtende Erklärungen bzw. Zahlungen zulasten 
der Gemeinde im Alleingang eines Beschäftigten vermieden werden. Die Überweisungsaufträge und Abbu-
chungsaufträge der Gemeinde, aber auch Abbuchungsvollmachten, Schecks u.a. erfordern wegen der Verfügung 
über die Bestände auf den Geschäftskonten der Gemeinde die Unterschriften von gemeindlichen Beschäftigten. 
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Dabei ist ggf. zwischen der Abwicklung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle in Papierform und in elektronischer 
Form zu unterscheiden. 
 
Für die Anwendung der automatisierten Datenverarbeitung bedeutet diese Sachlage, dass nicht wie bei gemeind-
lichen Geschäftsvorfällen in Papierform jeweils Unterschriften zu leisten sind. Bei der Gemeinde müssen vielmehr 
die technischen Voraussetzungen dafür vorhanden sein, dass ein Zahllauf erst in Gang gesetzt wird, wenn dafür 
die Freigabe durch zwei Beschäftigte der Gemeinde erfolgt ist. Die Art oder Form einer solchen Freigabe ist ört-
lich unter Einbeziehung der Möglichkeiten des eingesetzten automatisierten Verfahrens festzulegen. Im Rahmen 
der automatisierten Datenverarbeitung soll dabei die Gemeinde eigenverantwortlich über den Einsatz der elektro-
nischen Signatur entscheiden. Sie kann in solchen Fällen festlegen, ob eine "fortgeschrittene elektronische Signa-
tur" oder eine qualifizierte elektronische Signatur oder andere Sicherungssysteme genutzt werden sollen (vgl. § 2 
Nummer 2 und 3 SiG). 
 
 
1.1.4.4 Der Umgang mit den Zahlungsmitteln 
 
Die Gemeinde muss für den Umgang mit gemeindlichen Zahlungsmitteln eindeutig festlegen, wie diese aufzube-
wahren und zu befördern sind. Dabei ist auch zu regeln, welche Beschäftigten der Gemeinde berechtigt sind, die 
Zahlungen (auch aus Automaten) entgegenzunehmen. Es muss aber auch bestimmt werden, welche Zahlungen 
seitens der Gemeinde mit welchen Zahlungsmitteln geleistet werden dürfen oder sollen. Üblicherweise nutzt die 
Gemeinde für ihre Barzahlungen die Münzen und Banknoten als Bargeld, die als gesetzliche Zahlungsmittel an-
erkannt sind. Zum Umgang mit den gemeindlichen Zahlungsmitteln gehört dabei die Festlegung der Gemeinde, 
ob ein Vorrang der unbaren Zahlungen vor den Barzahlungen besteht. 
 
Als gemeindliches Zahlungsmittel gilt auch der Scheck, denn die Übergabe oder Übersendung eines Schecks gilt 
daher als Barzahlung. Zusätzlich werden als gemeindliche Zahlungsmittel die Geldkarte, die Debitkarte und die 
Kreditkarte eingesetzt, die elektronische Zahlungsmittel darstellen. Als gemeindliches Buchgeld gilt das als Gut-
haben oder als Kreditrahmen zur Verfügung stehende Geld auf den Bankkonten der Gemeinde, z. B. Girokonten 
oder Kontokorrentkonten. Derartiges Buchgeld kann jederzeit von der Gemeinde durch Auszahlungen in Bargeld 
umgewandelt werden. 
 
Bei der bargeldlosen Zahlung wird die gemeindliche Zahlung ausschließlich über ein Konto der Gemeinde und ein 
Konto des gemeindlichen Geschäftspartners abgewickelt. Einen solchen Zahlungsvorgang stellt z. B. eine Über-
weisung dar, bei der eine bestimmte Geldsumme vom Bankkonto des Geschäftspartners auf das Bankkonto der 
Gemeinde oder umgekehrt übertragen wird. Bei der Lastschrift findet eine Übertragung einer bestimmten Geld-
summe vom Bankkonto des Zahlungspflichtigen auf das Bankkonto des Zahlungsempfängers statt, der den Auf-
trag dazu erteilt hat. Der Lastschriftvorgang erfordert regelmäßig die Erteilung eines Abbuchungsauftrags oder 
einer Einzugsermächtigung.  
 
Ein Abbuchungsauftrag wird dabei vom Zahlungspflichtigen gegenüber seiner kontoführenden Bank erteilt. Er 
bildet die Grundlage, dass die Bank die von der Gemeinde vorgelegten und auf den Zahlungspflichtigen ausge-
stellte Lastschriften einlösen darf. Die Gemeinde kann im Bedarfsfall auch eine Lastschrifteinzugssperre einrich-
ten lassen, um unberechtigte Abbuchungen von ihren Konten zu verhindern. Bei der Einzugsermächtigung er-
laubt der Zahlungspflichtige der Gemeinde widerruflich, einen fälligen Betrag einmalig oder regelmäßig von sei-
nem Bankkonto einzuziehen.  
 
Die Gemeinde hat zudem zu bestimmen, welche Personen zum Umgang mit dem gemeindlichen Bargeld berech-
tigt sind. Der Bedarf für eine solche Festlegung steigt und gewinnt an Bedeutung, wenn die Entgegennahme oder 
Auszahlung von Bargeld dezentral und nicht an einer zentralen Stelle erfolgt. In diesem Zusammenhang sind 
auch örtliche Bestimmungen über Zahlstellen, Handvorschüsse (einschließlich Sonderkonten, z.B. für Schulen), 
Einzahlungskassen und über Zahlungen mit Hilfe von Automaten, soweit dies örtlich gegeben ist, zu treffen. Au-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 30 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1790 

ßerdem bedarf es auch einer sicheren Aufbewahrung der gemeindlichen Zahlungsmittel, auch wenn mit dem 
Fortschreiten des unbaren Zahlungsverkehrs der Bedarf an Bargeld zur Erledigung von Barzahlungen geringer 
wird. Auch hier gilt, einen unberechtigten Umgang mit den gemeindlichen Zahlungsmitteln zu verhindern. 
 
 
1.1.4.5 Der Einsatz von Geldkarte, Debitkarte oder Kreditkarte 
 
Die Gemeinde kann für ihren bargeldlosen Zahlungsverkehr auch die elektronischen Zahlungsmittel „Geldkarte“, 
„Debitkarte“ oder „Kreditkarte“ verwenden. Sie hat deshalb vor deren Einsatz einerseits die Entgegennahme von 
Einzahlungen mit diesen Zahlungsmitteln durch Dritte zu klären. Andererseits hat die Gemeinde festzulegen, wo, 
durch wen und mit welchen elektronischen Zahlungsmitteln erforderliche Auszahlungen zulasten der Gemeinde 
geleistet werden dürfen. Als elektronische Zahlungsmittel kommen vielfach folgende Karten zum Einsatz (vgl. 
Abbildung). 
 

 
Die elektronischen Zahlungsmittel 

 

Geldkarte 

 
Kartensysteme in Form eines auf der Karte einer Bank oder Sparkasse instal-
lierten Mikrochips, der das Auf- und Abbuchen sowie die Speicherung von 
elektronischen Geldeinheiten als Guthaben ermöglicht, bei denen der Karten-
inhaber dem Kartenherausgeber im Voraus den Gegenwert der auf der Karte 
gespeicherten Werteinheiten bezahlt; 
 

 
Debitkarte 

 
Kartensysteme in Form eines auf der Karte einer Bank oder Sparkasse instal-
lierten Mikrochips oder Magnetstreifens, die dem Karteninhaber die Möglich-
keit der bargeldlosen Zahlung eröffnen, wobei das Konto des Karteninhabers 
belastet wird; 
 

Kreditkarte 

 
Kartensysteme in Form eines auf der Karte eines Kreditkartenunternehmens 
installierten Magnetstreifens, die dem Karteninhaber die Möglichkeit der bar-
geldlosen Zahlung über das Kreditkartenunternehmen eröffnen, wobei das 
Konto des Karteninhabers erst verzögert unter Einbeziehung des vereinbarten 
Zahlungsziels belastet wird. 
 
Abbildung 448 „Die elektronischen Zahlungsmittel“ 

 
Für den Einsatz von Geldkarte, Debitkarte oder Kreditkarte als elektronische Zahlungsmittel der Gemeinde stellt 
das Gebot der Kassensicherheit eine einzuhaltende Rahmenbedingung dar. Von der Gemeinde ist deshalb für 
den Einsatz von elektronischen Zahlungsmitteln im gemeindlichen Zahlungsverkehr ein Verfahren festzulegen, 
durch das der ordnungsmäßige und sichere Einsatz dieser Zahlungsmittel gewährleistet wird. Die Gemeinde 
muss dabei grundsätzlich sicherzustellen, dass die örtlichen Bedürfnisse für Auszahlungen mit elektronischen 
Zahlungsmitteln sachgerecht und zweckmäßig sind, sich im verkehrsüblichen Rahmen bewegen und der Erfül-
lung gemeindlicher Aufgaben dienen.  
 
Zu den örtlich zu treffenden Regelungen über den Einsatz von elektronischen Zahlungsmitteln gehören z. B. 
Festlegungen über den Kreis der Berechtigten sowie über Formen und Umfang des Einsatzes der Zahlungsmittel. 
Es sollen dabei aber auch ein betragsmäßiges Limit bestimmt und ein Verbot der Erlangung von Bargeld durch 
den Einsatz dieser Zahlungsmittel festgelegt sowie die sichere Aufbewahrung und die Rückgabepflichten näher 
bestimmt werden. Die berechtigten Beschäftigten für den Umgang mit den gemeindlichen Zahlungsmitteln müs-
sen dabei namentlich benannt werden. Deren Unterschriften sollen an geeigneter zentraler Stelle hinterlegt sein.  
 
Von der Gemeinde sollte bei den Handvorschüssen an Beschäftigte örtlich entschieden werden, auf welche Art 
und Weise dem bargeldlosen Zahlungsverkehr ein Vorrang vor dem Einsatz von Bargeld eingeräumt werden 
kann, z. B. durch spezielle Konten oder Geldkarten. Dabei ist es für die Gemeinde unerlässlich, die Einhaltung 
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sicherheitsrelevanter Gegebenheiten durch organisatorische oder sachliche Kontrollen zu gewährleisten, und 
zwar unabhängig von den Prüfungen der Zahlungsabwicklung durch die örtliche Rechnungsprüfung.  
 
 
1.1.4.6 Der Einsatz von Schecks 
 
Der Zahlungsverkehr der Gemeinde in Form von Bargeld wird durch Münzen und Banknoten aber auch in Form 
von Schecks erledigt, die als Bareinzahlungen behandelt werden. Der Scheck stellt eine schriftliche Anweisung 
an das kontoführende Kreditinstitut zur Zahlung von Geld oder zur Übertragung von Guthaben (Verrechnung) dar. 
Die Gemeinde hat daher auch den Umgang mit von ihr angenommenen Schecks zu regeln. Sie kann z. B. festle-
gen, dass Schecks nur dann als Einzahlung angenommen werden dürfen, wenn sie seitens der Gemeinde inner-
halb der Vorlagefrist dem bezogenen Kreditinstitut vorgelegt werden können.  
 
Die von der Gemeinde angenommenen Schecks sollen daher unverzüglich als Verrechnungsschecks behandelt 
und bei dem kontoführenden Kreditinstitut eingelöst werden. Die Gemeinde soll dabei die Einlösung von Schecks 
durch eine sachgerechte Dokumentation überwachen, denn mit der Vorlage des Schecks bei einem Kreditinstitut 
ist die Gemeinde noch nicht im Besitz der aus der Vorlage entstehenden Gutschrift. In diesem Zusammenhang 
sollte von der Gemeinde außerdem regelmäßig bestimmt werden, dass auf angenommene Schecks keine Geld-
beträge in bar an den Aussteller eines Schecks ausgezahlt werden dürfen. 
 
 
1.1.4.7 Die Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel 
 
Die Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel durch die Gemeinde erfordert die Einführung von Informationspflichten 
für alle Fach- und Organisationseinheiten der gemeindlichen Verwaltung sowie anderer Stellen, die ihren Zah-
lungsverkehr durch die gemeindliche Zahlungsabwicklung erledigen lassen. Der Rahmen der Anlage von Geld-
mitteln, die nicht zur Sicherung der Liquidität und zur Zahlungsabwicklung bei der Gemeinde benötigt werden, 
und die Einbringung von nicht benötigten Zahlungsmitteln in einen Liquiditätsverbund sind von der Gemeinde im 
Einzelnen und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zu bestimmen.  
 
Bei diesen gemeindlichen Festlegungen ist jedoch nicht nur zu berücksichtigen, ob eine Geldanlage langfristig 
oder kurzfristig erfolgen soll. Es sind auch die einschlägigen Vorschriften des § 90 Absatz 2 GO NRW zu beach-
ten. Die Festlegungen zu nicht benötigten gemeindlichen Zahlungsmitteln werden zudem durch die Verpflichtung 
der Gemeinde zur Sicherstellung der Liquidität (vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW) sowie zu einer angemessenen Li-
quiditätsplanung (vgl. § 89 Absatz 1 GO NRW) bestimmt. Die Gemeinde darf dabei die Verpflichtung nicht außer 
Acht lassen, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass gemeindliche Ansprüche vollständig erfasst, 
rechtzeitig geltend gemacht und eingezogen und die Verpflichtungen erst bei ihrer Fälligkeit erfüllt werden.  
 
 
1.1.4.8 Die Aufnahme und Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung 
 
Dem haushaltsrechtlichen Gebot, die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, kann die Gemeinde nur nachkommen, 
wenn es ihr ermöglicht wird, zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen ggf. Kredite zur Liquiditätssicherung 
aufzunehmen. Aufgrund dieser Sachlage hat die Gemeinde einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssiche-
rung zu bestimmen und in der gemeindlichen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr festzusetzen (vgl. § 78 
Absatz 2 Nummer 3 i.V.m. § 89 GO NRW). Der jahresbezogene Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssiche-
rung stellt dabei regelmäßig eine örtliche Schätzgröße aus den Erfahrungswerten der Gemeinde dar. 
 
Die Ermächtigung in der gemeindlichen Haushaltssatzung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 
beinhaltet dann das Recht, bei Bedarf innerhalb des Haushaltsjahres die jeweils notwendigen Kredite zur Liquidi-
tätssicherung innerhalb des Höchstbetrages als vom Rat der Gemeinde gesetzten Finanzrahmen aufzunehmen. 
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Diese Gegebenheiten erfordern eine konkrete Bedarfsplanung durch die Gemeinde. Alle Organisationseinheiten 
der gemeindlichen Verwaltung sowie die Stellen, die ihren Zahlungsverkehr durch die gemeindliche Zahlungsab-
wicklung erledigen lassen, müssen dafür zeitgerecht ihren Bedarf anmelden. Die Kredite zur Liquiditätssicherung 
stellen dabei kurzfristiges Fremdkapital dar, das der Gemeinde in Form von einzelnen Krediten oder bezogenen 
auf einzelne Bankkonten der Gemeinde als Überziehungs- oder Kontokorrentkredit zur Verfügung gestellt wird.  
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Nachweis der Zahlungsvorgänge): 
 
1.2.1 Erfassung und Dokumentation der Zahlungsvorgänge 
 
Die Abwicklung von gemeindlichen Geschäftsvorfällen in der Finanzbuchhaltung verlangt nicht nur, dass die Ein-
tragungen in die Bücher der Gemeinde als gemeindliche Buchungsvorgänge vollständig, richtig, zeitgerecht und 
geordnet vorgenommen werden (vgl. § 27 Absatz 2 Satz 1 GemHVO NRW). Sie verlangt auch, dass jeder ge-
meindliche Zahlungsvorgang zu erfassen sowie sachlich und zeitlich zutreffend zu dokumentieren ist. Nur unter 
Einhaltung dieser Vorgaben werden die Geschäftsvorfälle der Gemeinde in ihrer Entstehung und Abwicklung 
nachvollziehbar und prüfbar.  
 
Die Gemeinde hat deshalb unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse die notwendigen Maßnahmen im 
Umgang mit den gemeindlichen Zahlungsmitteln in eigener Verantwortung zu treffen. Sie hat dazu z. B. zu beur-
teilen und zu entscheiden, ob und in welchem Umfang der Zahlungsverkehr unbar abzuwickeln ist, ab welchem 
Betrag für Einzahlungen eine Quittung auszustellen ist. Die Gemeinde hat aber auch zu regeln, dass Auszahlun-
gen nur von damit beauftragten Beschäftigten ausgeführt werden und die Zahlungen mit den gesetzlichen Zah-
lungsmitteln zu bewirken sind. 
 
Von der Gemeinde ist nach den gemeindlichen Bedürfnissen vor Ort zu entscheiden, wann bedarfsgerecht 
(zweckmäßig und sachgerecht) mittels elektronischer Zahlungsmittel Auszahlungen innerhalb und ggf. außerhalb 
der örtlichen Zahlungsabwicklung geleistet werden dürfen. Sofern dieses erfolgen soll, bedarf der Einsatz von 
elektronischen Zahlungsmitteln durch Beschäftigte i.d.R. einer Ermächtigung durch den Bürgermeister. Außer-
dem sollten jeweils Form und Umfang des Einsatzes der Zahlungsmittel festgelegt und Namen und Unterschriften 
der betreffenden Beschäftigten der gemeindlichen Finanzbuchhaltung vorliegen. Durch diese Stelle oder die 
örtliche Rechnungsprüfung können dann die notwendigen organisatorischen und sachlichen Kontrollen oder 
Prüfungen des tatsächlichen Einsatzes der elektronischen Zahlungsmittel erfolgen. 
 
 
1.2.2 Erfassung und Arten der fremden Finanzmittel 
 
1.2.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Gemeinden wickeln aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder freiwilliger Vereinbarungen vielfach auch Zah-
lungsgeschäfte für andere Institutionen ab. Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit müssen alle Zahlungen aus 
dem gemeindlichen Handeln im Haushaltsjahr in der gemeindlichen Finanzrechnung als Einzahlungen oder Aus-
zahlungen nachgewiesen werden. Die Zahlungen mit den fremden Finanzmitteln, z. B. in Form durchlaufender 
Finanzmittel, sind dabei gesondert auszuweisen (vgl. § 16 i.V.m. § 39 GemHVO NRW). Zum Stichtag des ge-
meindlichen Jahresabschlusses wird dann durch die gemeindliche Finanzrechnung ein Überblick über den ge-
samten Bestand an Finanzmitteln als liquide Mittel der Gemeinde gegeben. Dieser Bestand muss mit dem ent-
sprechenden Wertansatz in der gemeindlichen Bilanz in Einklang stehen. Die durchlaufenden und die fremden 
Finanzmittel sind dazu von der Gemeinde gesondert zu erfassen und nachzuweisen.  
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1.2.2.2 Der Begriff „Durchlaufende Gelder“ 
 
Aus haushaltsrechtlicher Sicht werden fremde Finanzmittel bei der Gemeinde dann als durchlaufende Gelder 
bezeichnet, wenn diese von Dritten bei der Gemeinde eingezahlt und von ihr unmittelbar an Dritte weitergeleitet 
werden. Der Umgang mit diesen Finanzmitteln erfolgt nicht auf der Grundlage der Zahlungsermächtigungen des 
gemeindlichen Haushaltsplans. Die Zahlungen erfolgen vielmehr auf Veranlassung Dritter, die oftmals auch die 
Zahlungsbedingungen vorgeben. Der Gemeinde obliegt dann nur die kassenmäßige Abwicklung solcher Finanz-
mittel. Zu solchen gemeindlichen Vorgängen, bei der die Finanzbuchhaltung der Gemeinde wegen der Durchfüh-
rung der Zahlungsabwicklung berührt ist, gehören u.a. die Entgegennahme und Weiterleitung von Spenden, die 
Erhebung von Beiträgen oder Umlagen für Dritte, z. B. die Fischereiabgabe nach § 36 LFischG NRW, die dem 
Land zufließt. Durch diese Aufgabenerledigung für Dritte werden wegen des dadurch entstehenden Personal- und 
Sachaufwandes die Ressourcen der Gemeinde berührt.  
 
 
1.2.2.3 Fremde Finanzmittel und andere öffentliche Haushalte 
 
Zu den fremden Finanzmitteln der Gemeinde zählen auch die Finanzmittel, die von der Gemeinde aufgrund recht-
licher Vorschriften unmittelbar in den Haushalt eines anderen öffentlichen Aufgabenträgers zu buchen sind (ein-
schließlich der ihr zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Finanzmittel). Derartige Zahlungen erfolgen aufgrund 
der Ermächtigungen in fremden Haushalten, die von der Gemeinde haushaltsmäßig zu bewirtschaften sind. Die 
Ermächtigungen des gemeindlichen Haushalts werden durch diese Aufgabenerledigung i.d.R. nicht berührt. Die 
Bewirtschaftung dieser Finanzmittel kann auch unmittelbar mit der Buchung in einen fremden Haushalt oder in 
einen gesonderten Rechnungskreis verbunden sein.  
 
 
1.2.2.4 Fremde Finanzmittel sonstiger Dritter 
 
Zu den fremden Finanzmitteln bei der Gemeinde zählen auch die Finanzmittel, die in der gemeindlichen Zah-
lungsabwicklung zusammen mit dem endgültigen Kostenträger oder mit einer anderen Institution, die unmittelbar 
mit dem endgültigen Kostenträger abrechnet, anstelle der Gemeinde vereinnahmt oder ausgezahlt werden. Der-
artige Zahlungen werden aufgrund der Ermächtigungen fremder Haushalte geleistet, die von der Gemeinde 
haushaltsmäßig nicht zu bewirtschaften sind. Die Zahlungen werden deshalb auch nicht aus den Ermächtigungen 
des gemeindlichen Haushalts heraus veranlasst, z. B. die Leistungen der Ausbildungsförderung oder Wohngeld-
leistungen des Landes. In solchen Fällen wird lediglich der Zahlungsvorgang in der Zahlungsabwicklung der ge-
meindlichen Finanzbuchhaltung kassenmäßig ausgeführt.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Prüfung und Feststellung eines Zahlungsvorgangs): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Sachliche und rechnerische Feststellung): 
 
2.1.1 Allgemeine Grundlagen  
 
Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinde, jeden Zahlungsanspruch und jede Zahlungsverpflichtung aus ihren Ge-
schäftsvorfällen bezogen auf den Grund und die Höhe zu prüfen und in der Richtigkeit zu bestätigen. Diese Kon-
trolltätigkeiten sind in sachlicher und rechnerischer Hinsicht vorzunehmen. Sie werden als Bestätigung der Rich-
tigkeit bzw. als Feststellung bezeichnet. Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass diese Überwachung bei 
jedem Geschäftsvorfall erfolgt, denn die Bestätigung der Richtigkeit ist eine wichtige Voraussetzung für die weite-
re Abwicklung des gemeindlichen Zahlungsvorgangs ist. In Abhängigkeit vom örtlichen Bedarf müssen daher 
gemeindliche Beschäftigte mit einer solchen Überwachungs- und Kontrollaufgabe beauftragt werden. 
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Die Gemeinde hat die Übertragung der sachlichen und rechnerischen Feststellung nur in dem Umfang vorzu-
nehmen, der durch die sachlichen Bedürfnisse der gemeindlichen Verwaltung vor Ort gegeben ist. Der jeweilige 
Beschäftigte der Gemeinde übernimmt mit seiner persönlichen Unterzeichnung eines solchen "Richtigkeitsver-
merks" bei dem gemeindlichen Geschäftsvorfall die Verantwortung für die sachliche und/oder die rechnerische 
Richtigkeit der für die gemeindliche Zahlung maßgebenden Angaben (sachliche und/oder rechnerische Bestäti-
gung). Von den beauftragten Beschäftigten dürfen dabei im Einzelfall in zulässiger Weise die aus ihrer Sicht not-
wendigen Ergänzungen und Abänderungen hinsichtlich des Umfangs der Bestätigung der Richtigkeit vorgenom-
men werden. Derartige Beschränkungen oder Einschränkungen können im Einzelfall auch geboten sein. 
 
Die allgemeinen Grundsätze für die Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit eines Geschäfts-
vorfalls können nicht immer in gleicher Art und Weise bei allen gemeindlichen Geschäftsvorfällen angewendet 
werden. Insbesondere bei Geschäftsvorfällen, bei denen Ansprüche und Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde 
im automatisierten Verfahren ermittelt werden, sind die Form und der Umfang der sachlichen und rechnerischen 
Bestätigung auch von der Art und des Ablaufs des automatisierten Verfahrens sowie den dazu den gemeindli-
chen Beschäftigten erteilten Zugriffsbefugnissen abhängig. Die Gemeinde eigenverantwortlich festlegen, ob und 
wie anstelle der papierbezogenen sachlichen und rechnerischen Bestätigung andere technische und/oder organi-
satorische Kontrollmaßnahmen erfolgen sollen, um die erforderliche Sicherheit zu gewährleisten. 
 
 
2.1.2 Die Bestätigung der rechnerischen Richtigkeit 
 
Bei den gemeindlichen Geschäftsvorfällen wird mit der Bestätigung der rechnerischen Richtigkeit durch die ge-
meindlichen Beschäftigten ausgedrückt, dass der von der Gemeinde zu leistende Zahlungsbetrag sowie alle dazu 
gehörenden Berechnungen in den für die Durchführung eines Zahlungsvorgangs notwendigen begründenden 
Unterlagen richtig sind, z. B. die Teilsummen und die Endsumme sowie Skonti und Rabatte. Die Befugnis für die 
Bestätigung der rechnerischen Richtigkeit wird regelmäßig geeigneten Beschäftigten der Gemeinde im Rahmen 
ihrer Aufgabenerfüllung übertragen.  
 
Von den beauftragten Beschäftigten dürfen im Einzelfall in zulässiger Weise die aus ihrer Sicht notwendigen 
Ergänzungen und Abänderungen hinsichtlich des Umfangs der Bestätigung der rechnerischen Richtigkeit vorge-
nommen werden. Derartige Beschränkungen oder Einschränkungen ihrer Bestätigung können im Einzelfall auch 
geboten sein. Dabei kann ggf. auch ein Sicherheitseinbehalt zu berücksichtigen sein. In solchen Fällen beziehen 
sich dann die Bestätigungen der rechnerischen Richtigkeit ggf. nur auf bestimmte Teile oder Angaben eines Ge-
schäftsvorfalls (Teilbestätigungen). Folgende Inhalte sind bei der Erteilung einer Bestätigung der rechnerischen 
Richtigkeit zu beachten (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Inhalte der Bestätigung der rechnerischen Richtigkeit 

 
 
-     Die Bestätigung der rechnerischen Richtigkeit erstreckt sich mithin auch auf die Feststellung der 

Richtigkeit der den Berechnungen zugrunde liegenden Ansätze nach den Berechnungsunterlagen, 
z. B. Bestimmungen, Verträge, Tarife. 

 
 
-    Ist die Richtigkeit begründender Unterlagen, die in visuell nicht lesbarer Form vorliegen, zu be-

scheinigen, so müssen an die Stelle der Bestätigung andere Merkmale treten, durch die der jewei-
lige Beschäftigte eindeutig identifiziert werden kann und aus denen der Umfang seiner Verantwor-
tung ersichtlich ist. 

 
 
-     Nicht zutreffende Angaben sind zu berichtigen. 
 
 
-      Die rechnerische Richtigkeit ist durch die Unterzeichnung des Vermerks „Rechnerisch richtig“ zu 

bescheinigen. Sind an der Bestätigung der rechnerischen Richtigkeit noch andere Beschäftigte be-
teiligt, so muss aus deren Teilbescheinigungen der Umfang ihrer Verantwortung ersichtlich sein. 
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Die Inhalte der Bestätigung der rechnerischen Richtigkeit 

 
   

 
-    Mit der Bestätigung der rechnerischen Richtigkeit wird die Verantwortung dafür übernommen, dass 

der anzunehmende oder auszuzahlende Betrag sowie alle auf Berechnungen beruhenden Anga-
ben in den Anlagen und in den begründenden Unterlagen richtig sind. 

 
Abbildung 449 „Die Bestätigung der rechnerischen Richtigkeit“ 

 
Die Bestätigung der rechnerischen Richtigkeit bei einem gemeindlichen Geschäftsvorfall kann auch durch einen 
Beschäftigten der Gemeinde vorgenommen werden, dem die Befugnis zur Bestätigung der sachlichen Richtigkeit 
übertragen wurde, weil diese die Bestätigung der rechnerischen Richtigkeit umfasst. Aus dem Bestätigungsver-
merk muss dann eindeutig hervor, ob mit der Unterschrift des Beschäftigten die sachliche und die rechnerische 
Richtigkeit oder ggf. nur die sachliche oder nur die rechnerische Richtigkeit bestätigt wird. Auf jeden Fall muss 
beiden Bestätigungserfordernissen nachgekommen werden. Die gemeindlichen Beschäftigten sollen jedoch keine 
Bestätigungen in Angelegenheiten abgeben, die ihre eigene Person betreffen. 
 
 
2.1.3 Die Bestätigung der sachlichen Richtigkeit 
 
Die Bestätigung der sachlichen Richtigkeit bei gemeindlichen Geschäftsvorfällen soll von den Beschäftigten der 
Gemeinde vorgenommen werden, die befähigt sind, die zu beurteilenden Sachverhalte und Angaben zu überbli-
cken. Mit dieser Bestätigung wird ausgedrückt, dass die für die Ausführung einer Zahlung maßgebenden sachli-
chen Inhalte und Angaben fachlich richtig sind. Die Bestätigung schließt daher eine ggf. erforderliche fachtechni-
sche Richtigkeit ein.  
 
Mit der persönlichen Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks wird von dem betreffenden gemeindlichen Be-
schäftigten die Verantwortung dafür übernommen, dass die einzelne Maßnahme den Anforderungen entspricht, z. 
B. mit den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder Verträgen in Einklang steht. Es wird aber auch 
bestätigt, dass in der Sache nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verfahren worden ist. 
Diese einzelnen Kriterien müssen dabei nicht ausdrücklich in dem Vermerk über die Bestätigung der sachlichen 
Richtigkeit benannt werden. Folgende Kriterien sind jedoch bei der Bestätigung zu beachten (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Inhalte der Bestätigung der sachlichen Richtigkeit 

 
 
-    Mit der Bestätigung der sachlichen Richtigkeit wird die Verantwortung dafür übernommen, dass die 

für die Zahlung maßgebenden Angaben sowie die Angaben in den Anlagen und den begründen-
den Unterlagen richtig sind, soweit deren Richtigkeit nicht im Rahmen der rechnerischen Richtig-
keit zu bestätigen ist. 

  
 
-    Nach den geltenden Vorschriften und nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-

keit verfahren worden ist. 
 

 
-     Die Lieferung oder Leistung als solche und auch die Art ihrer Ausführung geboten war. 
 

 
-    Die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrunde liegenden Vereinbarung oder Bestellung 

sachgemäß und vollständig ausgeführt worden ist. 
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Die Inhalte der Bestätigung der sachlichen Richtigkeit 

 
 
-    Vorgenommene Abschlagszahlungen oder Vorauszahlungen sowie Pfändungen und Abtretungen 

vollständig und richtig berücksichtigt worden sind. 
 
 
-     Nicht zutreffende Angaben sind zu berichtigen. 
 
 
-    Die sachliche Richtigkeit ist durch die Unterzeichnung des Vermerks „Sachlich richtig“ zu beschei-

nigen. Sind an der Bestätigung der rechnerischen Richtigkeit noch andere Beschäftigte beteiligt, z. 
B. um die vollständige Lieferung einer Ware bescheinigen oder wegen der zur Bestätigung der 
sachlichen Richtigkeit erforderlichen Fachkenntnisse auf rechtlichem, medizinischem oder techni-
schem Gebiet, so muss aus deren Bestätigungen (Teilbestätigungen) der Umfang ihrer Verantwor-
tung ersichtlich sein.  

 
Abbildung 450 „Die Bestätigung der sachlichen Richtigkeit“ 

 
Von den Beschäftigten der Gemeinde, denen die Befugnis zur Bestätigung der sachlichen Richtigkeit übertragen 
wurde, dürfen im Einzelfall in zulässiger Weise auch die aus ihrer Sicht notwendigen Ergänzungen und Abände-
rungen hinsichtlich des Umfangs der Bestätigung der sachlichen Richtigkeit vorgenommen werden. Derartige 
Beschränkungen oder Einschränkungen können im Einzelfall auch geboten sein, sodass Bestätigungen der sach-
lichen Richtigkeit ggf. auch nur für Teile eines Geschäftsvorfalls (Teilbestätigungen) abgegeben werden können.  
 
Von der Gemeinde ist vor Ort festzulegen, ob eine Bestätigung der sachlichen Richtigkeit auch erfolgen darf, 
wenn bei nicht vertragsgemäßer Erfüllung ein Schaden nicht entstanden ist, z. B. durch eine Überschreitung der 
Ausführungsfristen ohne nachteilige Folgen. Dieses ist auch zu entscheiden, wenn die erforderlichen Maßnah-
men zur Abwendung eines Nachteils bereits ergriffen worden sind, z. B. durch eine Verlängerung der Gewährleis-
tungsfristen oder eine Minderung des Rechnungsbetrages oder eine Hinterlegung von Sicherheiten.  
 
Mit der Befugnis zur Bestätigung der sachlichen Richtigkeit bei einem gemeindlichen Geschäftsvorfall kann 
gleichzeitig aber auch die rechnerische Richtigkeit bestätigt werden. In diesen Fällen muss im Bestätigungsver-
merk ausdrücklich sowohl die Bestätigung der sachlichen Richtigkeit als auch die Bestätigung der rechnerischen 
Richtigkeit enthalten sein. Mit der Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks durch den Beschäftigten der Ge-
meinde wird dann beiden Bestätigungserfordernissen nachgekommen. Die gemeindlichen Beschäftigten sollen 
jedoch keine Bestätigungen in Angelegenheiten abgeben, die ihre eigene Person betreffen. 
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Regelung zur Befugnis zur Bestätigung): 
 
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister der Gemeinde hat die Befugnis zur sachlichen und rechnerischen 
Bestätigung durch die gemeindlichen Beschäftigten unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu re-
geln. Er soll die Befugnis zur Bestätigung sowie die Art und Weise der Durchführung der Bestätigung in einer 
örtlichen Bestimmung festlegen (vgl. § 31 Absatz 2 GemHVO NRW). Eine solche Vorschrift kann dabei auf der 
allgemeinen Verpflichtung jedes gemeindlichen Beschäftigten aufbauen, einen Zahlungsanspruch der Gemeinde 
oder eine Zahlungsverpflichtung auf ihren Grund und ihre Höhe prüfen und hinsichtlich der Richtigkeit bestätigen 
zu müssen. Mit der Vorschrift kann daher der Kreis der Beschäftigten, denen die Befugnis zur sachlichen oder 
rechnerischen Bestätigung der Richtigkeit übertragen werden soll, abgegrenzt werden.  
 
Durch eine solche örtliche Vorschrift der Gemeinde kann zugelassen werden, dass im Rahmen der Bestätigung 
der sachlichen Richtigkeit für gemeindliche Geschäftsvorfälle gleichzeitig auch die Bestätigung der rechnerischen 
Richtigkeit erteilt werden kann. Es kann auch näher bestimmt werden, dass in besonderen Einzelfällen eine Be-
stätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit nur für Teile eines Geschäftsvorfalls (Teilbestätigungen) 
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erteilt werden darf. In solchen Fällen müssen mehrere Beschäftigte der Gemeinde an der Abwicklung eines ge-
meindlichen Geschäftsvorfalls mitwirken. Außerdem sollte örtlich festgelegt werden, dass ein Beschäftigter in 
eigenen Angelegenheiten keine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde festlegen darf, z. B. eigene Reisekosten.  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Vier-Augen-Prinzip): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Zahlungsabwicklung und Buchführung nicht in einer Hand): 
 
Nach der Vorschrift dürfen die Zahlungsabwicklung und die Buchführung der Gemeinde nicht von demselben 
gemeindlichen Beschäftigten wahrgenommen werden. Dieses ausdrückliche Verbot ist allgemein aus Sicher-
heitsgesichtspunkten erforderlich. Durch das im gemeindlichen Geschäftsablauf grundsätzlich verankerte „Vier-
Augen-Prinzip“ wird dabei dem Gebot entsprochen. Durch die Anwendung dieses Prinzips soll die ordnungsge-
mäße Aufgabenerledigung der Gemeinde gesichert werden. Es ist kein Anlass erkennbar, auf eine klare Tren-
nung zwischen der Zahlungsabwicklung und der Buchführung der Gemeinde zu verzichten. 
 
Die Verantwortlichkeiten im Rahmen der gemeindlichen Finanzbuchhaltung sind daher klar zu trennen, denn 
mindestens zwei Beschäftigte müssen an der Abwicklung eines gemeindlichen Geschäftsvorfalls beteiligt sein. 
Die Verpflichtung der Gemeinde, die Aufgabenerledigung der Buchführung und der Zahlungsabwicklung durch 
mehrere Beschäftigte erledigen zu lassen, schließt dabei ein, dass auch während einer Vertretungszeit das „Vier-
Augen-Prinzip“ einzuhalten ist. Auch in dieser Zeit dürfen die gemeindliche Zahlungsabwicklung und die gemeind-
liche Buchführung nicht in einer Hand liegen. Die Gemeinde hat zudem dafür Sorge zu tragen, dass auch von 
außen keine unbefugten Eingriffe oder Einwirkungen auf die gemeindliche Finanzbuchhaltung ausgeübt werden. 
Die gesetzliche Bestimmung dient auch diesem Zweck. Sie stellt deshalb keine unnötige oder sachfremde Vorga-
be für die Gestaltung des Geschäftsablaufs in der gemeindlichen Verwaltung dar.  
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Zahlungsabwicklung oder Buchführung und Bestätigung der Richtigkeit): 
 
Bei der Gemeinde liegen oftmals Sachverhalte für gemeindliche Zahlungen vor, z. B. aus Vollstreckungsaufgaben 
u.a., die bedingen, dass in solchen Einzelfällen nur ein Beschäftigter der Gemeinde, dem die Abwicklung von 
Zahlungen oder die Buchführung obliegt, diesen örtlichen Geschäftsvorfall zutreffend beurteilen kann. Die Über-
tragung der Befugnis macht auf den Beschäftigten macht oftmals die Durchführung eines Zahlungsvorgangs der 
Gemeinde erst möglich. In solchen Fällen muss den Gegebenheiten Rechnung getragen werden, auch wenn 
grundsätzlich das „Vier-Augen-Prinzip“ einzuhalten ist. 
 
Die Befugnis zur Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit darf daher dann auch die Beschäftig-
ten der Gemeinde übertragen werden, denen die Buchführung oder die Abwicklung von Zahlungen obliegt. Dabei 
muss jedoch die Voraussetzung erfüllt sein, dass der Sachverhalt bzw. der gemeindliche Geschäftsvorfall nur von 
diesen Beschäftigten beurteilt werden kann. Diese Beschränkung in der Übertragung der Befugnis der sachlichen 
und rechnerischen Feststellung durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister der Gemeinde ist aus allge-
meinen Sicherheitsgesichtspunkten erforderlich.  
 
In besonderen Einzelfällen, in denen die haushaltsrechtlichen Vorgaben nicht vollständig umsetzbar sind, muss 
von der Gemeinde eigenverantwortlich geprüft und festgelegt werden, inwieweit es vertretbar ist, formal keine 
weitere Person mehr in den gemeindlichen Geschäftsablauf einzubinden. Derartige örtliche Gegebenheiten soll-
ten bei der Auswahl der Beschäftigen, denen die Buchführung oder die Abwicklung von Zahlungen sowie gleich-
zeitig die Befugnis zur Bestätigung der sachlichen und/oder der rechnerischen Richtigkeit übertragen werden soll, 
berücksichtigt werden.  
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3.3 Zu Satz 3 (Freigabe von Zahlungsaufträgen): 
 
Die weitere Vorgabe in der Vorschrift, dass gemeindliche Zahlungsaufträge von zwei Beschäftigten der Gemeinde 
freizugeben sind, beruht auf einer Vielzahl von Sicherheitsgesichtspunkten. Dazu gehört auch der Grundsatz der 
Mitwirkung von zwei Beschäftigten bei der Erstellung von gemeindlichen Zahlungsaufträgen, aus denen heraus 
Finanzmittel zulasten der Gemeinde an Dritte geleistet werden. Dieser Grundsatz stellt nicht nur eine Vorgabe für 
eine sachdienliche Sicherung des Zahlungsablaufs in der gemeindlichen Verwaltung dar, sondern ist auch ein 
Ausdruck dafür, dass verpflichtende Erklärungen bzw. Zahlungen zulasten der Gemeinde im Alleingang eines 
Beschäftigten zu vermeiden sind.  
 
Die Überweisungsaufträge und Abbuchungsaufträge der Gemeinde, aber auch Abbuchungsvollmachten, Schecks 
u.a. gehören zu den Mitteln, die der Verfügung über die Bestände auf den Geschäftskonten der Gemeinde die-
nen. Für die Anwendung der automatisierten Datenverarbeitung bedeutet dies, dass nicht wie in Papierform je-
weils eine Unterschrift zu leisten ist. Es müssen vielmehr die technischen Voraussetzungen dafür vorhanden sein, 
dass ein Zahllauf erst in Gang gesetzt wird, wenn dafür die Freigabe durch zwei Beschäftigte erfolgt ist. Die Art 
oder Form einer solchen Freigabe ist unter Einbeziehung der Möglichkeiten des eingesetzten automatisierten 
Verfahrens von der Gemeinde örtlich in eigener Verantwortung festzulegen. 
 
 
3.3 Zu Satz 3 (Freigabe von Zahlungsaufträgen): 
 
Die weitere Vorgabe in der Vorschrift, dass Zahlungsaufträge von zwei Beschäftigten freizugeben sind, beruht auf 
einer Vielzahl von Sicherheitsgesichtspunkten. Dazu gehört auch der Grundsatz der Mitwirkung von zwei Be-
schäftigten bei der Erstellung von Zahlungsaufträgen, aus denen heraus Finanzmittel zulasten der Gemeinde an 
Dritte geleistet werden. Dieser Grundsatz stellt nicht nur eine Vorgabe für eine sachdienliche Sicherung des Zah-
lungsablaufs in der gemeindlichen Verwaltung dar, sondern ist auch ein Ausdruck dafür, dass verpflichtende 
Erklärungen bzw. Zahlungen zulasten der Gemeinde im Alleingang eines Beschäftigten zu vermeiden sind.  
 
Die Überweisungsaufträge und Abbuchungsaufträge der Gemeinde, aber auch Abbuchungsvollmachten, Schecks 
u.a. gehören zu den Mitteln, die der Verfügung über die Bestände auf den Geschäftskonten der Gemeinde die-
nen. Für die Anwendung der automatisierten Datenverarbeitung bedeutet dies, dass nicht wie in Papierform je-
weils eine Unterschrift zu leisten ist. Es müssen vielmehr die technischen Voraussetzungen dafür vorhanden sein, 
dass ein Zahllauf erst in Gang gesetzt wird, wenn dafür die Freigabe durch zwei Beschäftigte erfolgt ist. Die Art 
oder Form einer solchen Freigabe ist unter Einbeziehung der Möglichkeiten des eingesetzten automatisierten 
Verfahrens örtlich festzulegen. 
 
 
4. Zu Absatz 4 (Abstimmung der Finanzmittelkonten): 
 
4.1 Zu Satz 1 (Tagesabstimmungen der Finanzmittelkonten): 
 
4.1.1 Die Erforderlichkeit der Tagesabstimmungen 
 
Die haushaltsrechtliche Verpflichtung, die gemeindliche Liquidität sicherzustellen, beinhaltet für die Gemeinde 
nicht nur eine bedarfs- und sachgerechte Liquiditätsplanung, sondern auch das Erfordernis, den Bestand an 
liquiden Mitteln täglich festzustellen (vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW). Durch die Vorschrift wird dazu näher be-
stimmt, dass die gemeindlichen Finanzmittelkonten am Schluss des Buchungstages oder vor Beginn des folgen-
den Buchungstages mit den Bankkonten der Gemeinde abzugleichen sind. Von der Gemeinde sollte täglich ge-
prüft, beurteilt und entschieden werden, in welchem Umfang z. B. Bargeld als Zahlungsmittel tatsächlich kassen-
mäßig verfügbar sein muss. Die täglichen Abstimmungen erfordern den Abgleich der buchmäßigen Bestände der 
Finanzmittelkonten (Bestandskonten) mit den Kontoständen lt. Bankauszügen sowie den vorhandenen gemeind-
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lichen Zahlungsmitteln. Hierzu sind täglich nach Abschluss der zahlungswirksamen Buchungen die vorhandenen 
Buch- und Ist-Bestände in geeigneter Weise zu protokollieren.  
 
Durch den doppischen Buchungskreislauf ist es dabei möglich, die Abstimmungen der einzelnen Bankkonten der 
Gemeinde mit den gemeindlichen Finanzmittelkonten bzw. und den Kassenkonten zu vereinfachen, da deren 
buchmäßige Bestände jederzeit abrufbar sein müssen. Zur Sicherstellung einer reibungslosen täglichen Abstim-
mung bedarf es im Einzelfall und in Abhängigkeit von der vor Ort genutzten automatisierten Datenverarbeitung 
und dem gewählten Buchungsablauf ggf. besonderer Konten bei der Gemeinde. Auch kann es im örtlichen Ein-
zelfall sachgerecht sein, die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung in die Tagesabstimmungen mit einzubezie-
hen, um Ungereimtheiten entgegen zu wirken oder leichter aufklären zu können. Ein unmittelbarer Zusammen-
hang besteht dabei zum gemeindlichen Cashmanagement und zu einem ggf. eingerichteten Liquiditätsverbund. 
 
 
4.1.2 Die Geschäftskonten der Gemeinde 
 
4.1.2.1 Allgemeine Geschäftskonten 
 
Zur Abwicklung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs müssen für die Gemeinde die notwendigen Bankkonten als 
Geschäftskonten der Gemeinde verfügbar sein. Sie werden auch deshalb benötigt, weil die Gemeinde aus Si-
cherheitsgesichtspunkten ihren Zahlungsverkehr möglichst unbar abwickeln soll. Die Festlegung der Zahl der 
Geschäftskonten und bei welchen Banken und Kreditinstituten diese Konten eingerichtet werden, liegt in der 
Eigenverantwortung der Gemeinde. Es besteht dabei keine Verpflichtung für die Gemeinde, Konten möglichst bei 
Banken mit einer hohen Kundenzahl zu unterhalten, um dadurch den Bürgerinnen und Bürgern institutsintern 
gleichtägige Buchungen einer Kontobelastung und Kontogutschrift zu ermöglichen.  
 
Für ihre Bankkonten soll die Gemeinde dabei nicht nur regeln, welche Beschäftigten die erforderlichen Bankkon-
ten bei welchen Banken, Kreditinstituten und Sparkassen einrichten dürfen. Sie soll auch die Entscheidungsbe-
fugnis festlegen, in welchem Umfang welche Beschäftigten die Konten bewirtschaften dürfen bzw. die Verfü-
gungsberechtigung darüber innehaben sollen. Auch die Handhabung der Überziehung eines Bankkontos der 
Gemeinde bedarf einer gesonderten internen Regelung, auch wenn bereits bei der Einrichtung eines Bankkontos 
i.d.R. ein Überziehungsrahmen (Kontokorrentkredit) vereinbart worden ist. Ebenso muss geklärt werden, in wel-
chen Fällen ein Guthabenzins erzielbar ist. 
 
 
4.1.2.2 Sonderkonten 
 
Zu den Bankkonten als Geschäftskonten der Gemeinde gehören auch ggf. weitere besondere Konten für die 
gemeindlichen Zahlungen (Sonderkonten). Diese Bankkonten für besondere gemeindliche Aufgaben sind ebenso 
Geschäftskonten der Gemeinde, die jedoch i.d.R. abgrenzten Zahlungszwecken dienen. Vielfach haben deshalb 
neben einem Beschäftigten der Zahlungsabwicklung noch ein oder mehrere Beschäftigte anderer Fachbereiche 
der gemeindlichen Verwaltung eine Verfügungsberechtigung über ein solches Konto inne. Solche Konten können 
z. B. zur Abwicklung der den einzelnen Beschäftigten oder Organisationseinheiten der Gemeinde gewährten 
Handvorschüsse bestehen. Sofern die Gemeinde für ihren Geschäftsbedarf weitere besondere Bankkonten führt, 
z. B. Tagesgeldkonten, Festgeldkonten u.a., sollte der Umgang damit ebenfalls zum Inhalt von besonderen Rege-
lungen gemacht werden.  
 
 
4.1.3 Das Einrichten von Finanzmittelkonten 
 
Für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Gemeinde müssen in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde auch 
die notwendigen Finanzmittelkonten verfügbar sein. Sie werden auch deshalb benötigt, weil die Gemeinde aus 
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Sicherheitsgesichtspunkten ihren Zahlungsverkehr möglichst unbar abwickeln soll. Die liquiden Mittel der Ge-
meinde werden dabei auf einer Vielzahl von Finanzmittelkonten der gemeindlichen Finanzbuchhaltung und auf 
den Bankkonten der Gemeinde geführt. Die Arten und Zwecke dieser gemeindlichen Konten sind dabei von den 
Aufgaben der gemeindlichen Zahlungsabwicklung sowie von der festgelegten Nachweisführung in der gemeindli-
chen Finanzrechnung abhängig, z. B., um im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses den Bestand an 
gemeindlichen Finanzmitteln feststellen zu können. 
 
 
4.1.4 Tagesabstimmungen und Liquiditätsplanung 
 
Der gemeindliche Haushaltsgrundsatz, die Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzu-
stellen, wird durch die Pflicht zu einer angemessenen Liquiditätsplanung ergänzt (vgl. § 75 Absatz 6 i.V.m. § 89 
Absatz 1 GO NRW). Unter dem Begriff „Liquidität“ wird dabei die Fähigkeit der Gemeinde verstanden, zu den 
Fälligkeitsterminen ihren Zahlungsverpflichtungen vollständig nachkommen zu können. Die Gemeinde soll des-
halb unter Berücksichtigung ihrer örtlichen Verhältnisse eine Liquiditätsplanung vornehmen, anhand derer die 
örtlichen Maßnahmen zur Sicherstellung der erforderlichen Zahlungen der Gemeinde bestimmt werden. Es bleibt 
der Gemeinde im Einzelnen überlassen, wie und in welchem Umfang sie durch eine konkrete (angemessene) 
Liquiditätsplanung ihre Zahlungsfähigkeit sicherstellt.  
 
Eine gemeindliche Liquiditätsplanung erfordert dabei, dass die Gemeinde sich täglich Kenntnisse über ihre Zah-
lungsmittelzuflüsse und Zahlungsmittelabflüsse sowie über die mit ihrer Zahlungsabwicklung verbundenen Risi-
ken verschafft. Sie hat sich aber auch über Sicherheiten und die Rentabilität von Anlagemöglichkeiten zu infor-
mieren und ggf. ein sog. Cash-Management vorzunehmen. Die Verpflichtung der Gemeinde, am Schluss des 
Buchungstages oder vor Beginn des folgenden Buchungstages ihre Finanzmittelkonten mit den Bankkonten ab-
zugleichen, verdeutlicht dabei die Informationserfordernisse. In den täglichen Abstimmungen nach Abschluss der 
zahlungswirksamen Buchungsarbeiten sind daher die vorhandenen Buch- und Ist-Bestände an gemeindlichen 
Zahlungsmitteln in geeigneter Weise festgestellten und zu protokollieren. Das Ergebnis muss in die örtliche Liqui-
ditätsplanung einbezogen werden. 
 
 
4.2 Zu Satz 2 (Abstimmungen der Finanzmittelkonten für den Jahresabschluss): 
 
4.2.1 Der Abschluss der Finanzmittelkonten 
 
Für die Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses wird in der Vorschrift bestimmt, dass am Ende des 
Haushaltsjahres die Finanzmittelkonten stichtagsbezogen abzuschließen sind. Den Abschlussbuchungen nach 
dem System der doppelten Buchführung müssen deshalb sachlich gebotene Abstimmungen der Gemeinde mit 
den kontoführenden Banken durch gesonderte Unterlagen, z. B. Bankauszüge, vorausgehen. Außerdem sind 
auch die bei der Gemeinde vorhandenen Schecks und die Kassenbestände (Bargeld) jeweils zum 31. Dezember 
eines Haushaltsjahres festzustellen. Beim Abschluss der gemeindlichen Finanzmittelkonten ist außerdem das 
Saldierungsverbot zu beachten. 
 
Die Gemeinde hat zudem die Abschlussbuchungen in Abhängigkeit davon vorzunehmen, ob die gemeindliche 
Finanzrechnung in den doppischen Verbund integriert ist oder alternativ die Finanzmittelkonten doppisch geführt 
werden. Sie hat daher jedes einzelne Bankkonto auf seinen Abschlusssaldo hin zu betrachten. In den Fällen, in 
denen die gemeindlichen Finanzrechnungskonten in einer Nebenbuchhaltung statistisch mitgeführt werden, sind 
die Abschlusssalden in das Abschlusskonto der Finanzrechnung zu übertragen, ohne jedoch auf der Aktivseite 
der Bilanz gegengebucht zu werden. Der zu ermittelnde Betrag dient lediglich zum Abgleich mit dem Abschluss-
bestand der vorhandenen Finanzmittelkonten („Liquide Mittel“). In diesem Zusammenhang sind auch die Debito-
ren- und Kreditorenkonten abzuschließen. 
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4.2.2 Die Feststellung des Bestandes an Finanzmitteln 
 
Für den gemeindlichen Jahresabschluss wird in der Vorschrift bestimmt, dass am Ende des Haushaltsjahres für 
die Aufstellung des Jahresabschlusses abzuschließen sind und der Bestand an gemeindlichen Finanzmitteln 
festzustellen ist, um die gesetzlich vorgeschriebene Finanzrechnung zu erstellen. Dieser Bestand an gemeindli-
chen Finanzmitteln wird als liquide Mittel bezeichnet. Er wird in der gemeindlichen Bilanz angesetzt und muss 
betragsmäßig mit dem in der gemeindlichen Finanzrechnung ermittelten Betrag identisch sein.  
 
Die Feststellung des Bestandes an gemeindlichen Finanzmitteln erfordert dabei regelmäßig das Einholen von 
Bestätigungen über den Bestand auf gemeindlichen Bankkonten. Derartige Bestätigungen dienen dabei nicht nur 
dem Abgleich und der Ermittlung des Bestandes, sondern im Rahmen der gemeindlichen Abschlussprüfung auch 
der Offenlegung und dem Nachweis der gemeindlichen Geschäftsbeziehungen. Es gilt dabei, die Geschäftsbe-
ziehung der Gemeinde im Rahmen der gemeindlichen Zahlungsabwicklung vollständig und zutreffend in den 
gemeindlichen Abschluss einzubeziehen. Die Ermittlung des Finanzmittelbestandes in der Finanzrechnung der 
Gemeinde wird nachfolgend schematisch aufgezeigt (vgl. Abbildung).# 
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Abbildung 451 „Der Bestand an gemeindlichen Finanzmitteln“ 
 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 30 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1802 

5. Zu Absatz 5 (Prüfung der Zahlungsabwicklung): 
 
5.1 Zu Satz 1 (Unvermutete Prüfung): 
 
5.1.1 Die Pflicht zur unvermuteten Prüfung 
 
Nach der Vorschrift ist die Zahlungsabwicklung der Gemeinde mindestens einmal jährlich unvermutet zu prüfen. 
Diese Prüfung ist u.a. aus Sicherheitsgesichtspunkten erforderlich, auch wenn die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung hat (vgl. § 31 Absatz 4 GemHVO NRW). Eine unvermutete 
Prüfung setzt dabei voraus, dass der zu prüfenden Zahlungsabwicklung der vorgesehene Prüfungszeitpunkt nicht 
bekannt ist und mit einer solchen Prüfung ein Überraschungseffekt verbunden ist. Die Prüfung beinhaltet daher 
regelmäßig eine Bestandsaufnahme.  
 
Es sollen zudem weitere zahlungsbezogene Tatbestände zum Gegenstand der Prüfung der gemeindlichen Zah-
lungsabwicklung gemacht werden. Außerdem gehört auch die Einhaltung der örtlichen Regelungen, die unter 
Einbeziehung der Standards über die Verwaltung der Zahlungsmittel zu erlassen sind, zu einer solchen Prüfung 
(vgl. nach § 31 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO NRW). Über die Prüfung der Zahlungsabwicklung ist ein abschlie-
ßender Bericht mit einem Prüfungsergebnis zu erstellen. Der Bericht soll dabei eine inhaltliche Aussage über die 
Ordnungsmäßigkeit der örtlichen Zahlungsabwicklung der gemeindlichen Finanzbuchhaltung enthalten. Die ge-
troffene Feststellung kann dabei ggf. auch mit Einschränkungen abgegeben oder auch verweigert werden (vgl. § 
101 GO NRW). Sie kann aber auch vom Prüfer um besondere Hinweise ergänzt werden.  
 
 
5.1.2 Die Durchführung der unvermuteten Prüfung   
 
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat als Aufsicht über die Finanzbuchhaltung (vgl. § 31 Absatz 4 
GemHVO NRW) über den Zeitpunkt der Durchführung der unvermuteten Prüfung zu entscheiden. Die unvermute-
te Prüfung der gemeindlichen Zahlungsabwicklung wird dabei nicht von der Bürgermeisterin oder dem Bürger-
meister selbst vorgenommen, sondern lediglich veranlasst. Dabei besteht ein Wahlrecht für den Einsatz von Prü-
fern, denn die Vorschrift bestimmt nicht ausdrücklich, durch wen die unvermutete Prüfung der gemeindlichen 
Zahlungsabwicklung vorzunehmen ist. Die unvermutete Prüfung der gemeindlichen Zahlungsabwicklung kann 
durch die örtliche Rechnungsprüfung der Gemeinde erfolgen, auch wenn dieser die dauernde Überwachung der 
gemeindlichen Zahlungsabwicklung obliegt (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 5 GO NRW).  
 
Es besteht auf der Grundlage dieser Vorschrift aber auch die Möglichkeit, einen außerhalb der Gemeinde ste-
henden Dritten mit dieser Prüfung zu beauftragen. Die Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister können zudem 
auch weitere Prüfungen der Zahlungsabwicklung im Haushaltsjahr vornehmen lassen, insbesondere dann, wenn 
aus örtlichen Gegebenheiten heraus ein Anlass dazu besteht. Diese Verantwortlichen sind deshalb auch über das 
Ergebnis der unvermuteten Prüfung zu informieren. Ihnen ist zudem vom beauftragten Prüfer der Prüfungsbericht 
mit dem darin enthaltenen Prüfungsergebnis, z. B. in Form eines Bestätigungsvermerks zu übergeben.  
 
 
5.2 Zu Satz 2 (Verzicht auf die unvermutete Prüfung): 
 
Ein Verzicht auf die unvermutete Prüfung der gemeindlichen Zahlungsabwicklung wird durch die Vorschrift aus-
drücklich zugelassen. Der Verzicht kann z. B. aus Wirtschaftlichkeitsüberlegungen heraus in Betracht kommen, 
wenn die örtliche Rechnungsprüfung dauernd die Zahlungsabwicklung der Gemeinde überwacht (vgl. § 103 Ab-
satz 1 Nummer 5 GO NRW). In den Fällen, in denen die gemeindliche Zahlungsabwicklung durch die Gemeinde-
prüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen im Rahmen der überörtlichen Prüfung geprüft worden ist, muss nicht zwin-
gend eine weitere örtliche (unvermutete) Prüfung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde durch die Aufsicht oder 
die örtliche Rechnungsprüfung durchgeführt werden (vgl. § 105 Absatz 3 Nummer 2 GO NRW).  
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6. Zu Absatz 6 (Pflicht zur angemessenen Liquiditätsplanung): 
 
6.1 Die Inhalte der gemeindlichen Pflicht 
 
Die Gemeinde muss ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung unter Einbeziehung der 
im gemeindlichen Finanzplan ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen ständig gewährleisten (vgl. § 75 
Absatz 6 i.V.m. § 89 GO NRW). Mit dieser haushaltsrechtlichen Vorgabe sind die Ziele verbunden, die gemeindli-
che Zahlungsfähigkeit in ihrer weiteren Entwicklung zu erkennen und sicherzustellen, mögliche Einschränkungen 
und Hindernisse frühzeitig zu erkennen sowie eine Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden. 
 
Diese haushaltsrechtliche Vorgabe beinhaltet dabei nicht, dass die Gemeinde ihre Liquiditätsplanung allein auf 
ihren jährlichen Finanzplan begründen darf. Die gemeindliche Liquiditätsplanung ist vielmehr so vorzunehmen, 
dass zu den einzelnen Fälligkeitsterminen jeweils ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen. Die Gemeinde 
hat unterjährig ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen und muss dabei mögliche Liquiditätsschwankungen im Ab-
lauf des Haushaltsjahres berücksichtigen. Die gemeindliche Liquiditätsplanung dient daher dazu, einen genauen 
Aufschluss über die verfügbare Liquidität im Haushaltsjahr sowie über die künftige Liquiditätsentwicklung der 
Gemeinde zu erhalten.  
 
Im Rahmen der Liquiditätsplanung müssen auch absehbare Differenzen zwischen den bei der Gemeinde voraus-
sichtlich eingehenden Zahlungen und den von ihr voraussichtlich zu leistenden Zahlungen berücksichtigt werden, 
um sachlich geeignete Ausgleichs- und Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen. Dazu gehört die Geldbeschaf-
fung im Falle einer Unterdeckung bei den gemeindlichen Finanzmitteln und ggf. einer Geldanlage im Falle einer 
Überdeckung. Bei der gemeindlichen Liquiditätsplanung ist zudem die bedarfsgerechte Bewirtschaftung von 
Festgeldern sowie die rechtzeitige Sicherstellung von Krediten für Investitionen und von Krediten zur Liquiditäts-
sicherung ausreichend zu berücksichtigen (vgl. §§ 86 und 89 GO NRW).  
 
Die Gemeinde sollte in ihrer Liquiditätsplanung auch den Liquiditätsverbund bzw. ein Cashpooling mit einem 
Masteraccountkonto zwischen ihrer Verwaltung und den Betrieben berücksichtigen. Die Zusammenarbeit bei der 
gemeindlichen Liquiditätsbeschaffung stellt dabei keine bankrechtlich erlaubnispflichtige Tätigkeit dar. Es bedarf 
aber im Rahmen des Liquiditätsverbundes einer Abstimmung über die Abwicklung der Geldgeschäfte und der 
Festlegung von Verantwortlichkeiten zwischen den an Beteiligten, einschließlich der ggf. beauftragten Bank. 
Außerdem kann die finanzwirtschaftliche Verantwortung nicht alleine von der Verwaltung der Gemeinde getragen 
werden, sodass z. B. die Gemeinde für die Versorgung der Beteiligten keine Liquiditätskredite aufnehmen darf.  
 
 
6.2 Die Sicherung einer ausreichenden Liquidität  
 
6.2.1 Allgemeine Sachlage  
 
Mit der gesetzlich vorgesehenen Liquiditätsplanung soll eine ausreichende Liquidität der Gemeinde gesichert 
werden. In die Bewertung, ob diese Sachlage örtlich gegeben ist, sind grundsätzlich die verfügbaren Zahlungsmit-
tel (Liquide Mittel) sowie die Ansprüche (Forderungen) und Verpflichtungen (Rückstellungen und Verbindlichkei-
ten) der Gemeinde nach ihren voraussichtlichen Fälligkeiten und der Kassenwirksamkeit einzubeziehen. Das 
Verfahren der örtlichen Liquiditätsplanung muss dabei einen sachgerechten Aufschluss über zu erwartende er-
hebliche Mittelabflüsse sowie über die notwendige Aufnahme von Fremdkapital ermöglichen.  
 
Von der Gemeinde sollen aber auch mögliche Liquiditätsengpässe ermittelt werden, damit geeignete Gegenmaß-
nahmen rechtzeitig ergriffen werden können. Im Rahmen ihrer Liquiditätsbetrachtung kann die Gemeinde daher 
z. B. auch besondere Liquiditätskennzahlen verwenden, die das Verhältnis zwischen den verfügbaren Zahlungs-
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mitteln und den Zahlungsverpflichtungen in einem bestimmten Zeitraum angeben. Derartige Kennzahlen tragen 
zu einer Verbesserung der Einschätzung der Liquiditätserfordernisse durch die Gemeinde bei. Die Gemeinde 
kann aber auch einen Liquiditätsspiegel über einen von ihr eigenverantwortlich abgegrenzten Zeitraum, ggf. für 
unterschiedliche Zeiträume, aufstellen.  
 
In diesem Zusammenhang kann es sinnvoll sein, aus der Bilanz das mögliche Schuldendeckungspotential zu 
ermitteln. Die Gemeinde muss dabei intern festlegen, welche Vermögensgegenstände veräußerbar sein können 
oder veräußert werden sollen und welche Vermögensgegenstände nicht veräußerbar sind. Diese Betrachtung der 
gemeindlichen Liquidität erfordert, für die ausgewählten veräußerbaren Vermögensgegenstände auch den Ver-
äußerungswert zu ermitteln. Die sich daran anschließende Gegenüberstellung des erzielbaren Erlöses dieses 
Vermögens mit dem aufgenommenen Fremdkapital lässt das tatsächliche Schuldendeckungspotential erkennen. 
Die tatsächliche Umsetzung ist von der Gemeinde eigenverantwortlich festzulegen. 
 
 
6.2.2 Die Risikobeurteilung 
 
Für die Beurteilung einer ausreichenden Liquidität durch die Gemeinde bietet sich die Einrichtung eines gemeind-
lichen Liquiditätsrisikomessverfahren und Liquiditätssteuerungsverfahren durch die Gemeinde an. Das Verfahren 
muss unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse der Gemeinde der Art und Komplexität der gemeindlichen 
Geschäftsvorfälle eine adäquate laufende Ermittlung und Überwachung des Liquiditätsrisikos und der Liquiditäts-
lage gewährleisten sowie Risiken und Chancen möglichst im Voraus erkennen. Daher basiert ein mögliches Li-
quiditätssteuerungsverfahren auf der Beurteilung von tagesaktuellen Zahlungsströmen und nicht auf der Vornah-
me von Bewertungen.  
 
Zur gemeindlichen Liquiditätsplanung gehört aber auch die Einschätzung des Ausfallrisikos von gemeindlichen 
Ansprüchen und Forderungen. Mit der Einschätzung, bei welchem Niveau ein mittleres oder ein hohes Risiko für 
eine nicht ausreichende Liquidität entsteht, sollten von der Gemeinde geeignete Obergrenzen für Liquiditätsrisi-
ken bestimmt und regelmäßig überprüft werden. Außerdem bedarf es bereits im Vorfeld einer Auswahl von mögli-
chen Gegenmaßnahmen für den Fall des Eintritts einer Gefährdung der gemeindlichen Liquiditätsversorgung. 
Wichtige Inhalte von Liquiditätsrisikomessverfahren werden nachfolgend beispielhaft aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
 

 
Liquiditätsrisikomessverfahren 

 
 

KRITERIEN 
 

INHALTE 

Konzeption 

 
Im Rahmen der Konzeption ist das örtliche Liquiditätsrisiko zu 
definieren, das z. B. wegen einer möglichen Zahlungsunfähigkeit 
bestehen kann, aber auch Risiken der Refinanzierung unter Be-
rücksichtigung der zeitlichen Komponente beinhaltet. Daraus sind 
Strategien für ein Liquiditätsrisikomanagement zu entwickeln. 
 

 
Beteiligungen 

 

 
In den Rahmen der örtlichen Verwaltungsorganisation ist das Liqui-
ditätsrisikomanagement einzubinden und entsprechend seiner 
Bedeutung den Verantwortlichkeiten zuzuordnen. Dabei sind auch 
die örtlichen Entscheidungsstrukturen zu berücksichtigen sowie 
Liquiditätsrisikostrategien einschließlich einer Berichterstattung 
festzulegen. 
 

Rahmen 

 
Der Rahmen für die örtlichen Risikomess- und -steuerungssysteme 
muss Methoden und Messzahlen zur Risikoidentifizierung und 
Risikoquantifizierung enthalten. Unter einer Zeitkomponente gilt es 
die Zahlungsströme zu erfassen, um das Liquiditätspotential unter 
Verwendung von Steuerungsgrößen zu bestimmen.  
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Liquiditätsrisikomessverfahren 

 
 

KRITERIEN 
 

INHALTE 

 
 

Tests 

 
Das örtliche Liquiditätsrisikomessverfahren und das Liquiditätsteue-
rungsverfahren bzw. die Methoden zur Risikomessung und Risiko-
überwachung sind regelmäßig zu überprüfen. Insbesondere bedarf 
das Management der Liquiditätsrisiken einer ständigen Überwa-
chung einschließlich der Tests, auch unter Krisenszenarien.  
 

Krisenplan 

 
Die Erkenntnisse aus den Krisenszenarien sollen in einem Krisen-
plan münden, der abgestufte Maßnahmen für Ereignisse enthält, 
die einen „Liquiditätsnotfall“ bewirken können. Dazu sind auch die 
dann geltenden Kommunikationswege einschließlich der Zuständig-
keiten zu bestimmen. 
 

Abbildung 453 „Liquiditätsrisikomessverfahren“ 
 
In diesem Zusammenhang muss von der Gemeinde auch das Risiko, dass keine kurzfristigen Liquiditätskredite 
zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen mehr zur Verfügung gestellt werden, in die örtliche Betrachtung 
einbezogen werden. Dieser mögliche Sachverhalt darf dabei jedoch nicht negativ belegt werden. Er sollte von der 
Gemeinde als Chance für einen Neuanfang der Entschuldung verstanden werden, bei dem auch neue Instrumen-
te zur Schuldenbegrenzung zum Einsatz kommen müssen und schnellstmöglich ein Sanierungsweg beschritten 
bzw. eingeschlagen wird. 
 
 
6.2.3 Auftragsvergabe und Liquiditätsplanung 
 
In den Rahmen eines örtlichen Vergabeverfahrens einer Gemeinde gehört i.d.R. auch die voraussichtliche zeitli-
che Umsetzung der geplanten Maßnahme unter Einbeziehung der voraussichtlichen Abwicklung der erforderli-
chen Auszahlungen, denn die Gemeinde hat auch ihre (künftige) Liquidität sicherzustellen (vgl. § 75 Absatz 6 GO 
NRW). Zur Umsetzung gehört daher nicht nur die haushaltsmäßige Einbeziehung der geplanten Maßnahme in 
die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde (vgl. § 84 GO NRW). Die Gemeinde hat auch den 
aus der Umsetzung entstehenden Zahlungsbedarf in ihre örtliche Liquiditätsplanung einzubeziehen (vgl. § 89 
Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 30 Absatz 6 GemHVO NRW). 
 
In diesem Zusammenhang sollte bei der Gemeinde auch das Forderungssicherungsgesetz (FoSiG) vom 
23.10.2008 (BGBl. I S. 2022) Beachtung finden, denn danach kann z. B. ein Unternehmer vom Besteller eine 
Abschlagszahlung verlangen. Diese Zahlung darf dabei auch von der Gemeinde nicht verweigert werden, selbst 
nicht wegen vorhandener (unwesentlicher) Mängel (vgl. § 632a BGB). Außerdem sind mit dem Gesetz neue Re-
gelungen über die Fälligkeit von Vergütungen getroffen worden (vgl. § 642 BGB). 
 
 
6.2.4 Die Bargeldversorgung 
 
Die Gemeinde muss im Rahmen der Pflicht, ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, auch dafür Sorge tragen, 
dass bei Fälligkeit das notwendige Bargeld als gemeindliches Zahlungsmittel zur Verfügung steht, soweit die 
Gemeinde ihre Auszahlungen in dieser Form leisten muss oder leisten will. Die Umsetzung beginnt dabei bei der 
Überwachung der Geldbestände in den Barkassen und in den Automaten der Gemeinde. Sie erstreckt sich über 
eine Prognose zu den Zeitpunkten der Auffüllung oder Abgabe von Geldbeständen in den gemeindlichen Kassen 
bis hin zur Steuerung der notwendigen Geldtransporte.  
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In diesem Zusammenhang gilt es, den Umlaufprozess des Bargeldes von der einzelnen Kasse über die gemeind-
liche Finanzbuchhaltung bis hin zu den Banken (Cash Cycle Management), ggf. unter Einbeziehung einer ent-
sprechenden Software, möglichst optimal und bedarfsgerecht zu gestalten. Dazu gehört auch, die notwendige 
Transparenz über die tatsächlichen Bargeldflüsse zwischen den einzelnen Stellen zu schaffen und die Sachlage 
lückenlos und zeitgerecht zu dokumentieren. In diesem Rahmen sollte es auch unter Sicherheitsgesichtspunkten 
keine Kompromisse seitens der Gemeinde geben. 
 
 
6.2.5 Die Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
6.2.5.1 Die Festsetzung in der Haushaltssatzung 
 
Dem haushaltsrechtlichen Gebot, die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, kann die Gemeinde nur nachkommen, 
wenn es ihr ermöglicht wird, zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen ggf. Kredite zur Liquiditätssicherung 
aufzunehmen. Die Gemeinde hat deshalb ihren Bedarf an solchen Krediten im Haushaltsjahr in Form eines jah-
resbezogenen Höchstbetrages zu ermitteln, der eine örtliche Schätzgröße aus den Erfahrungswerten der Ge-
meinde darstellt. Die Kredite zur Liquiditätssicherung stellen dabei für die Gemeinde kurzfristiges Fremdkapital 
dar, das ihr in Form von einzelnen kurzfristigen Krediten oder i.V.m. gemeindlichen Bankkonten als Überzie-
hungs- oder Kontokorrentkredit zur Verfügung gestellt wird. 
 
Für die Aufnahme solcher Kredite wird durch den Rat der Gemeinde ein Höchstbetrag in der gemeindlichen 
Haushaltssatzung festgesetzt (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 3 i.V.m. § 89 GO NRW). Diese Festsetzung beinhaltet 
das Recht für die gemeindliche Verwaltung, bei einem Bedarf innerhalb des Haushaltsjahres die notwendigen 
Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb dieses festgesetzten Rahmens aufzunehmen. Der satzungsrechtliche 
Höchstbetrag stellt dabei eine Bestandsgröße dar, die nicht überschritten werden darf. In Abhängigkeit von den 
Laufzeiten der Kredite besteht daher keine Begrenzung bezogen auf den Umfang der Einzahlungen aus der Kre-
ditaufnahme und den Auszahlungen wegen der Tilgungen. Die einzelnen Kreditaufnahmen der Gemeinde sind 
dabei dann nominal zusammenzurechnen, wenn sie sich in zeitlicher Hinsicht überschneiden.  
 
Im gemeindlichen Finanzplan bedarf es daher keiner Veranschlagung eines Einzahlungsbetrages aus der Auf-
nahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und auch keines Auszahlungsbetrages wegen der Tilgung dieser 
Kredite, denn deren Volumen ist im Rahmen der gemeindlichen Haushaltsplanung nicht genau vorhersehbar. Der 
tagesbezogene Bedarf an diesen Krediten bringt es aber mit sich, dass die tatsächlichen Einzahlungen und Aus-
zahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr als Ist-Werte in der gemeindlichen Finanzrech-
nung im Jahresabschluss nachzuweisen sind. Dieser Nachweis ist unabhängig von der Art der aufgenommenen 
Kredite zur Liquiditätssicherung zu führen. Der in der gemeindlichen Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag 
stellt daher die Höchstgrenze für alle Kreditaufnahmen zur Verstärkung von gemeindlichen Zahlungsmitteln dar.  
 
 
6.2.5.2 Die Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
Mit der Aufnahme einzelner kurzfristiger Kredite zur Liquiditätssicherung durch die Gemeinde wird die Aufrechter-
haltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde für einen bestimmten vorhersehbaren Zeitraum gesichert. Ein 
Hauptmerkmal solcher „Betriebsmittelkredite“ ist die kurze Laufzeit, die entweder nach Tagen oder Monaten be-
stimmt wird, i.d.R. jedoch nicht länger als ein Jahr beträgt. Die Kredite zur Liquiditätssicherung werden dabei 
regelmäßig als Festbetragskredit ausgestaltet, bei denen sich die Gemeinde gegenüber dem Kreditgeber vertrag-
lich verpflichtet, ein kurzfristiges Darlehen mit einem bestimmten Betrag für eine festgelegte Zeit in Anspruch zu 
nehmen und zum vereinbarten Fälligkeitstermin vollständig zurückzuzahlen.  
 
Die Gemeinde kann in diesem Zusammenhang auch eine Rahmenvereinbarung über einen längere Zeit gelten-
den Zinssatz für solche kurzfristigen Kredite abzuschließen, um z. B. bei der Aufnahme von Krediten zur Liquidi-
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tätssicherung nicht in jedem Einzelfall auch über den Zinssatz verhandeln zu müssen. Der zulässige Bestand an 
solchen Krediten wird durch den in der gemeindlichen Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag bestimmt. 
Diese Festlegung stellt daher auch für die Aufnahme von Krediten zur Verstärkung der gemeindlichen Zahlungs-
mittel eine Höchstgrenze dar. 
 
Bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung hat die Gemeinde auch den Haushaltsgrundsatz "Wirt-
schaftlichkeit" zu beachten. Die haushaltsrechtliche Einordnung der Kredite zur Liquiditätssicherung lässt dabei 
nicht zu, diese Kredite auch unter den Grundsätzen der gemeindlichen Finanzmittelbeschaffung mit zu erfassen 
(vgl. § 77 Absatz 3 GO NRW). Die Grundsätze der gemeindlichen Finanzmittelbeschaffung sind auf die Finanzie-
rung des gemeindlichen Haushalts und nicht auf die Verstärkung der liquiden Mittel der Gemeinde für ihre Zah-
lungsabwicklung ausgerichtet. Durch die ausdrückliche Wortwahl in den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaf-
fung "wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist" wird diese Sachlage für die Kreditaufnahme der Gemein-
de ausdrücklich klargestellt.  
 
Diese haushaltsrechtliche Einschränkung führt gleichwohl nicht dazu, dass von der Gemeinde die Kredite zur 
Liquiditätssicherung ohne Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsaspekten aufgenommen werden können. Die 
Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft insgesamt wirtschaftlich zu führen (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). 
Dieser Haushaltsgrundsatz ist nicht beschränkt, sondern erstreckt auf das gesamte haushaltswirtschaftliche Han-
deln der Gemeinde. Er endet daher in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung nicht bei der Buchführung, sondern 
umfasst dort auch die gemeindliche Zahlungsabwicklung (vgl. § 93 Absatz 1 GO NRW). Einer gesonderten Be-
trachtung und Bewertung der Kredite zur Liquiditätssicherung unter dem Begriff "Wirtschaftlichkeit" nach den 
Grundsätzen der gemeindlichen Finanzmittelbeschaffung bedarf es daher nicht (vgl. § 77 Absatz 3 GO NRW).  
 
 
6.2.5.3 Der Kontokorrentkredit zur Liquiditätssicherung 
 
Bei einem Kontokorrentkredit wird der Gemeinde als Kontoinhaber das Recht eingeräumt, ihr Konto bis zu einer 
vorher bestimmten Höhe zu überziehen (Rahmenkredit). Ein solcher Kredit gilt mit der tatsächlichen Überziehung 
des gemeindlichen Kontos (Minusbestand) als aufgenommen. Jeder Zahlungsvorgang über dieses Konto verän-
dert dann die Höhe des in Anspruch genommenen kurzfristigen Überziehungskredits. Diese Sachlage hat zur 
Folge, dass zwischen der Bank und der Gemeinde verschiedene Rechtsbeziehungen in Form eines Girovertra-
ges gem. §§ 676 - 676 h BGB, eine Kontokorrentabrede i.S.d. § 355 HGB und ein Kreditvertrag in Form eines 
Kontokorrentkredites gem. § 493 BGB bestehen.  
 
Im Rahmen des Girovertrages richtet die Bank für die Gemeinde ein Konto ein, hat eingehende Zahlungen zu-
gunsten der Gemeinde dem Konto gutzuschreiben und Überweisungsaufträge der Gemeinde zulasten des ge-
meindlichen Kontos auszuführen. Die Kontokorrentabrede i.S.d. § 355 HGB beinhaltet, dass die sich aus dem 
Girovertrag ergebenden wechselseitigen Ansprüche und Leistungen einzelne Posten der laufenden Rechnung 
darstellen. Diese Posten müssen zum Schluss der vereinbarten Rechnungsperiode zur Feststellung des Über-
schusses verrechnet werden. Daneben wird ein Kreditvertrag abgeschlossen, durch den der Gemeinde ein Dis-
positionskredit eingeräumt wird, durch den die Gemeinde auf ihrem Girokonto bis zu einer bestimmten Kreditlinie 
einen debitorischen Saldo herbeiführen kann. In solchen Rechtsbeziehungen ist oft noch eine Verrechnungsab-
rede in Form eines Aufrechnungsvertrages enthalten, sodass es bei einer Aufrechnung keiner gesonderten Auf-
rechnungserklärung bedarf. Die Kontokorrentverrechnung ist spätestens im Rahmen des gemeindlichen Jahres-
abschlusses vorzunehmen. 
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6.3 Die Zeiträume der Liquiditätsplanung 
 
6.3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Erfordernisse der haushaltsrechtlich bestimmten Liquiditätsplanung bedingen für die Gemeinde, sich selbst 
täglich Kenntnisse über Zahlungsmittelzuflüsse und Zahlungsmittelabflüsse sowie über die damit verbundenen 
Risiken, z. B. aufgrund von Fälligkeitsterminen und Bankeinzugsverfahren, zu verschaffen. Dazu gehören auch 
ausreichende Kenntnisse über die notwendige Sicherheit und die Rentabilität von Anlagemöglichkeiten der ge-
meindlichen Zahlungsmittel. Bei der zeitlichen Dimension ihrer Liquiditätsplanung hat die Gemeinde einerseits die 
Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung zu beachten (vgl. § 77 GO NRW). Andererseits hat sie zu berücksichti-
gen, ob und in welchem Umfang die ihr zustehenden Ansprüche voraussichtlich von ihr gestundet, niederge-
schlagen oder erlassen werden (vgl. § 26 GemHVO NRW). Dabei darf auch nicht die Betrachtung der Einziehung 
der gemeindlichen Ansprüche ausgeschlossen bleiben (vgl. § 23 GemHVO NRW).  
 
 
6.3.2 Mögliche Planungszeiträume 
 
Einige mögliche Planungszeiträume werden im nachfolgenden Schema beispielhaft aufgezeigt, über die von der 
Gemeinde eigenverantwortlich zu entscheiden ist und die von der Gemeinde auch eigenverantwortlich weiter 
auszugestalten sind (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Zeiträume der Liquiditätsplanung  

 

Jahr … Jahr … Jahr … 
 
Langfristige Planung  ► 

 

Haushaltsjahr … Planungsjahr … Planungsjahr … 
 
Mittelfristige (fünfjährige) Planung  ► 
 

Haushaltsjahr … 
 
Haushaltsjahrbezogene Planung  ► 
 

1.  Quartal 2.  Quartal … 
 
Quartalsbezogene Planung  ► 
 

Februar … Juni 
 
Monatsbezogene Planung  ► 
 

… Mi. Do. … 
  
Tagesgenaue Planung     ► 
 

Abbildung 453 „Die Zeiträume der Liquiditätsplanung“ 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Liquiditätsplanung ist daher der Grundsatz der Zeitpunktgenauigkeit bezogen auf 
die Fälligkeit der Zahlungen von erheblicher Bedeutung für die Gemeinde. Die Länge des zu betrachtenden Zeit-
raumes sollte deshalb von ihr so gewählt werden, dass der Eintrittszeitpunkt der erwarteten Zahlungsströme 
(Einzahlungen und Auszahlungen) hinreichend genau geschätzt werden kann. Je länger der zu betrachtende 
Zeitraum, desto ungenauer die Schätzung bzw. die Erhöhung des Risikos von Unsicherheiten.  
 
 
6.3.3 Mögliche Auswirkungen 
 
Zu einer angemessenen Liquiditätsplanung der Gemeinde gehört, sorgfältig die finanziellen Auswirkungen aus 
kurzfristigen und langfristigen Verpflichtungen, z. B. aus dem gemeindlichen Versorgungssystem für die Beamtin-
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nen und Beamte, aus Rückstellungen u.a. zu beurteilen und sachgerecht in diese Planung einzubeziehen. Es 
sind deshalb in der gemeindlichen Liquiditätsplanung nicht nur die kurzfristigen und langfristigen Ansprüche der 
Gemeinde hinsichtlich ihrer Fälligkeiten zu betrachten. 
 
Der Grundsatz der Vollständigkeit sollte dabei eine ausreichende Beachtung finden. Je weniger von der Gemein-
de die Zahlungsströme in die von ihr vorgesehene Planungszeit einbezogen werden, desto ungenauer lassen 
sich die Auswirkungen auf die Liquidität der Gemeinde ermitteln. Es kann dann auch an geeigneten Aussagen zur 
Liquiditätsentwicklung der Gemeinde mangeln. Die gemeindliche Liquiditätsplanung muss deshalb entsprechend 
den von der Gemeinde dafür gesetzten spezifischen Zielsetzungen und unter Berücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten ausgestaltet werden. Dazu bedarf es Annahmen zur Entwicklung der gemeindlichen Liquidität 
auch für langfristige Zeiträume.  
 
 
6.4 Der Liquiditätsspiegel 
 
Die Gemeinde, die sich nicht eines ausgefeilten Liquiditätsrisikomessverfahrens bzw. eines Liquiditätssteue-
rungsverfahrens bedient, bedarf eines alternativen Verfahrens zur Sicherung der gemeindlichen Liquidität. Ein 
Liquiditätsspiegel kann ein internes Instrument darstellen, denn bei diesem Spiegel stehen die Auswirkungen auf 
die Finanzmittel der Gemeinde aus dem Kassenwirksamkeitsprinzip sowie dem Fälligkeitsprinzip im Vordergrund 
der Betrachtung.  
 
Der Liquiditätsspiegel bietet einen Einstieg für einen zeitbezogenen Überblick über die verfügbaren Zahlungsmit-
tel und die abrufbaren Forderungen und Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde. Dieser Spiegel ist jedoch keine 
verpflichtende Anlage zum gemeindlichen Jahresabschluss. Sofern der Liquiditätsspiegel dem Anhang im ge-
meindlichen Jahresabschluss beigefügt wird, kann die Finanzlage der Gemeinde transparent und nachvollziehbar 
dargestellt werden. Er trägt daher zur Übersicht bei der Liquiditätssteuerung bei (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Liquiditätssspiegel Teil A 
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Zahlungsmittel 
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verpflichtungen 

 
Stand 

(Betrag) 
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über 
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über 
6 Monate 

bis zu 
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Der Liquiditätsspiegel Teil B 
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und Zahlungs- 
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bis zu 1 
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1 bis 5 
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§ 41 Absatz 3  
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und  Absatz 4 Nr. 4 
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Abbildung 454 „Der Liquiditätsspiegel“ 
 
Durch das im Liquiditätsspiegel enthaltene Zeitraster wird zudem das gemeindliche Finanzmanagement unter-
stützt. Dieses Ziel wird dann noch besser erreicht, wenn im gemeindlichen Liquiditätsspiegel die kurzfristigen 
Zahlungserfordernisse in zeitlicher Hinsicht stärker differenziert werden. Aus einer solchen Darstellung heraus 
sollte dann ggf. auch unterjährig eine Fortschreibung in kurzen Zeitabständen erfolgen, z. B. wöchentlich. Insge-
samt gesehen kann die Gemeinde den Liquiditätsspiegel entsprechend ihrer Bedürfnisse ausgestalten. 
 
 
6.5 Keine „Liquiditätsreserve“ in der Finanzrechnung 
 
Im Zusammenhang mit der gemeindlichen Liquiditätsplanung wird vielfach auch der Ausweis einer „Liquiditätsre-
serve“ in der Finanzrechnung gewünscht. Dabei wird oftmals nicht erkennbar gemacht, was die „Liquiditätsreser-
ve“ innerhalb der haushaltsjahrbezogenen und buchungstechnisch zu erstellenden Finanzrechnung inhaltlich 
bezwecken soll. Vielfach soll die „Liquiditätsreserve“ aber auch wie in der Privatwirtschaft einen Finanzmittelfonds 
darstellen. In solchen Fällen könnte die Gemeinde für die dazu notwendige Abgrenzung der „Liquiditätsreserve“ 
als Finanzmittelfonds z. B. die Regelung über die Gesamtkapitalflussrechnung im gemeindlichen Gesamtab-
schluss heranziehen (vgl. § 51 Absatz 3 GemHVO NRW). 
 
Mit gemeindlichen Finanzdaten im Anhang kann z. B. aufgezeigt werden, dass die Gemeinde ihren Bestand an 
liquiden Mitteln durch Umwandlung von Finanzanlagen oder mithilfe vergleichbarer Maßnahmen kurzfristig erhö-
hen kann. In solchen Fällen umfasst dann die „Liquiditätsreserve“ nicht nur die liquiden Mittel der Gemeinde, die 
in der gemeindlichen Finanzrechnung nachgewiesen werden. Sie umfasst auch die gehaltenen kurzfristigen, 
äußerst liquiden Finanzmittel, die jederzeit in Finanzmittel umgewandelt werden können und nur unwesentlichen 
Wertschwankungen unterliegen. 
 
Der Ausweis einer „Liquiditätsreserve“ in der gemeindlichen Finanzrechnung geht aber grundsätzlich über die 
Aufgaben der Finanzrechnung hinaus, weil sie üblicherweise auch die Zahlungsmitteläquivalente enthalten kann. 
Die gemeindlichen Finanzdaten lassen sich als Bestandsdaten auch aus den betreffenden Wertansätzen des 
Umlaufsvermögens in der gemeindlichen Bilanz entwickeln. Eine Liquiditätsreserve muss deshalb als eine interne 
Maßnahme der Gemeinde angesehen werden, für die ein gesonderter Ausweis als Position in der Finanzrech-
nung oder als gesonderter Posten in der Bilanz nicht erforderlich und haushaltsrechtlich auch nicht vorgesehen 
ist. Derartige Finanzdaten können von der Gemeinde aber zusätzlich im Anhang aufgeführt werden.  
 
 
6.6 Das Finanzmanagement mit Unterstützung Dritter 
 
Die Vielfalt der Finanzierungsmöglichkeiten bzw. der Liquiditätsbeschaffung bieten für die Gemeinde wertvolle 
Möglichkeiten, unter Berücksichtigung der Ziele und Zwecke ihrer örtlichen Haushaltswirtschaft, geeignete Stra-
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tegien und Finanzierungswege zur Liquiditätssicherung zu entwickeln und umzusetzen. Dabei sollte jeweils auch 
der hohen materiellen Bedeutung des Liquiditätsbedarfs in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ausreichend 
Rechnung getragen werden. Die Gemeinde kann aber ggf. auch Dritte damit beauftragen, sie bei der Verwaltung 
der gemeindlichen Finanzmittel fachlich zu beraten und zu unterstützen.  
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde einen Dritten einschaltet oder ein Dritter sogar das Finanzmanagement für 
die Gemeinde vollständig übernimmt (vgl. § 94 GO NRW), ist die Gemeinde verpflichtet, die notwendigen finanz-
wirksamen Entscheidungen sachlich gut vorzubereiten. Sie soll dabei möglichst Schwerpunkte und Kriterien unter 
Berücksichtigung der örtlichen Bedürfnisse bestimmen. Außerdem muss sie über Informationen über die Arbeit 
des Dritten verfügen, um ihm im Rahmen seiner Beauftragung entsprechende Vorgaben unter Beachtung des 
gemeindlichen Haushaltsrechts machen zu können.  
 
Die Gemeinde hat dabei zu beachten, dass sie sich bei der Beauftragung eines Dritten nicht ihrer Gesamtverant-
wortung für das gemeindliche Finanzmanagement entledigen bzw. daraus entlassen kann. Sie muss sich im 
Rahmen der Aufgabenerledigung durch den Dritten regelmäßig ausreichende Kenntnisse über Sicherheiten, 
Risiken und die Rentabilität bei dem Dritten verschaffen. Außerdem ist eine wirksame Kontrolle gegenüber den 
Dritten sicherzustellen.  
 
Für die Gemeinde ist es bei diesen Geschäftsvorfällen nicht ausreichend, nur „begleitende Informationen“ einzu-
holen oder eine Kontrolle der weiteren Entwicklung der Geschäfte nur einmal jährlich vorzunehmen. Die Gemein-
de hat vielmehr bei der Beauftragung Dritter grundsätzlich und insgesamt zu gewährleisten, dass die ihr gesetz-
lich zugewiesenen Aufgaben in ihrer Verfügungs- und Entscheidungsbefugnis verbleiben. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 31 
Sicherheitsstandards und interne Aufsicht 

 
(1) 1Um die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung unter besonderer Berücksichti-
gung des Umgangs mit Zahlungsmitteln sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen sicherzu-
stellen, sind von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister nähere Vorschriften unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten zu erlassen. 2Die Vorschriften können ein Weisungsrecht oder einen Zustimmungsvor-
behalt der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters vorsehen, müssen inhaltlich hinreichend bestimmt sein und 
bedürfen der Schriftform. 3Sie sind dem Rat zur Kenntnis zu geben. 
 
(2) Die örtlichen Vorschriften nach Absatz 1 müssen mindestens Bestimmungen in Ausführung des § 23 Abs. 4 
und der §§ 27, 30 und 58 sowie über 
1. die Aufbau- und Ablauforganisation der Finanzbuchhaltung (Geschäftsablauf) mit Festlegungen über  

1.1  sachbezogene Verantwortlichkeiten, 
1.2  schriftliche Unterschriftsbefugnisse oder elektronische Signaturen mit Angabe von Form und Um-

fang, 
1.3 zentrale oder dezentrale Erledigung der Zahlungsabwicklung mit Festlegung eines Verantwortli-

chen für die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, 
1.4 Buchungsverfahren mit und ohne Zahlungsabwicklung sowie die Identifikation von Buchungen, 
1.5 die tägliche Abstimmung der Konten mit Ermittlung der Liquidität, 
1.6 die Jahresabstimmung der Konten für den Jahresabschluss, 
1.7 die Behandlung von Kleinbeträgen, 
1.8 Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Gemeinde, 
1.9 Mahn- und Vollstreckungsverfahren mit Festlegung einer zentralen Stelle,  

2. den Einsatz von automatisierter Datenverarbeitung in der Finanzbuchhaltung mit Festlegungen über  
2.1 die Freigabe von Verfahren, 
2.2 Berechtigungen im Verfahren, 
2.3 Dokumentation der eingegebenen Daten und ihrer Veränderungen, 
2.4 Identifikationen innerhalb der sachlichen und zeitlichen Buchung,  
2.5 Nachprüfbarkeit von elektronischen Signaturen, 
2.6 Sicherung und Kontrolle der Verfahren, 
2.7 die Abgrenzung der Verwaltung von Informationssystemen und automatisierten Verfahren von der 

fachlichen Sachbearbeitung und der Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung, 
3. die Verwaltung der Zahlungsmittel mit Festlegungen über  

3.1 Einrichtung von Bankkonten, 
3.2 Unterschriften von zwei Beschäftigten im Bankverkehr, 
3.3 Aufbewahrung, Beförderung und Entgegennahme von Zahlungsmitteln durch Beschäftigte und Au-

tomaten, 
3.4 Einsatz von Geldkarte, Debitkarte oder Kreditkarte sowie Schecks, 
3.5 Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel, 
3.6 Aufnahme und Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung, 
3.7 die durchlaufende Zahlungsabwicklung und fremde Finanzmittel, 
3.8 die Bereitstellung von Liquidität im Rahmen eines Liquiditätsverbundes, wenn ein solcher eingerich-

tet ist, 
4. die  Sicherheit und Überwachung der Finanzbuchhaltung mit Festlegungen über 

4.1 ein Verbot bestimmter Tätigkeiten in Personalunion, 
4.2 die Sicherheitseinrichtungen, 
4.3 die Aufsicht und Kontrolle über Buchführung und Zahlungsabwicklung, 
 regelmäßige und unvermutete Prüfungen, 
4.4 die Beteiligung der örtlichen Rechnungsprüfung und des Kämmerers,  

5. die sichere Verwahrung und die Verwaltung von Wertgegenständen sowie von Unterlagen nach § 58 
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enthalten.  
 
(3) Beschäftigte, denen die Abwicklung von Zahlungen obliegt, können mit der Stundung, Niederschlagung und 
Erlass von gemeindlichen Ansprüchen beauftragt werden, wenn dies der Verwaltungsvereinfachung dient und 
eine ordnungsgemäße Erledigung gewährleistet ist.  
 
(4) 1Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung. 2Sie oder er kann 
die Aufsicht einer Beigeordneten oder einem Beigeordneten oder einer oder einem sonstigen Beschäftigten über-
tragen, der oder dem nicht die Abwicklung von Zahlungen obliegt. 3Ist eine Kämmerin oder ein Kämmerer bestellt, 
so hat sie oder er die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung, sofern sie oder er nicht nach § 93 Abs. 2 der Gemein-
deordnung als Verantwortliche oder als Verantwortlicher für die Finanzbuchhaltung bestellt ist. 
 
 
Erläuterungen zu § 31: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Ordnungsmäßigkeit in der Haushaltswirtschaft 
 
Die Gemeinde hat alle ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuch-
haltung zu erfassen (vgl. § 27 Absatz 1 GemHVO NRW). Der Gesetzgeber hat dafür keine detaillierten Vorgaben 
durch haushaltsrechtliche Regelungen gemacht. Sein weitgehender Verzicht beruht auf der gesetzlichen Festle-
gung, dass die Gemeinde sich durch ihre gewählten Organe selbst verwaltet (vgl. § 1 GO NRW). Er sieht in der 
Eigenverantwortung und eigenen Kontrolle einen geeigneten Weg für die Gemeinde, den notwendigen Umfang 
und Grenzen der örtlichen Regelungen über die gemeindliche Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung dieser 
Vorschrift selbst auszugestalten. Der Weg dorthin erfordert eine Beteiligung aller Verwaltungseinheiten und lässt 
zu, dass die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse ausreichend berücksichtigt werden können.  
 
Die Herstellung und Sicherung der Ordnungsmäßigkeit im gemeindlichen Rechnungswesen bedingt, die örtlichen 
Verwaltungs- bzw. Arbeitsabläufe ggf. auch die Organisation der gemeindlichen Verwaltung entsprechend auszu-
richten. Der Gemeinde bleibt dabei aber die Möglichkeit erhalten, im Rahmen ihrer Selbstverwaltung die Aufbau- 
und Ablauforganisation nach den örtlichen Erfordernissen selbst auszugestalten. Es besteht aber durch die haus-
haltsrechtlichen Regelungen die Pflicht, sachgerechte und notwendige Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen zu 
installieren und zu dokumentieren bzw. bestehende Instrumente anzupassen, um die Einhaltung der Verwal-
tungs- bzw. Arbeitsabläufe ausreichend zu überwachen. 
 
Mit den Sicherheitsstandards in dieser Vorschrift wird der Gemeinde ein Rahmen aufgezeigt, der zur Sicherung 
der Ordnungsmäßigkeit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft als erforderlich angesehen wird. Dieser Rahmen 
soll die Aufstellung eines örtlichen Konzepts und die Bildung geeigneter Module für örtliche Regelungen durch die 
Gemeinde veranlassen, um die Geschäftsvorfälle aus allen gemeindlichen Aufgabenbereichen unter Vollständig-
keits- und Sicherungsaspekten zutreffend erfassen zu können. Das eigene örtliche Regelungssystem soll dabei 
geeignet sein, bedarfsgerecht an die Veränderungen und sachlichen Erfordernisse der örtlichen Haushaltswirt-
schaft angepasst werden zu können und die Gemeinde zu einem verantwortungsbewussten Handeln verpflichten.  
 
Die haushaltsrechtliche Beschränkung auf die notwendigen und sachgerechten Rahmenbedingungen führt dabei 
zu einer Verpflichtung des Bürgermeisters, nähere Vorschriften über die ordnungsgemäße Erledigung der Aufga-
ben der örtlichen Finanzbuchhaltung unter besonderer Berücksichtigung des Umgangs mit den Zahlungsmitteln 
und der örtlichen Verhältnisse zu erlassen. Es bedarf konkreter örtlicher Dienstanweisungen in Abhängigkeit von 
den arbeitsteiligen Strukturen in der gemeindlichen Verwaltung und den fachlichen Anforderungen, um den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Haushaltswirtschaft in jedem Haushaltsjahr zu sichern. Diesen Zwecken dienen alle in 
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der Vorschrift aufgeführten Standards, die mindestens zum Inhalt eigenständiger Regelungen in den örtlichen 
Dienstanweisungen gemacht werden sollen.  
 
Das Nähere ist von der Gemeinde unter Berücksichtigung ihrer örtlichen Gegebenheiten festzulegen. Die örtli-
chen Richtlinien, die in Schriftform zu erlassen sind, bilden dabei den Rahmen für die Sicherung der Ordnungs-
mäßigkeit in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und der Finanzbuchhaltung. Sie sollen den Beschäftigten 
möglichst einen Gestaltungsraum belassen, um die Erfüllung ihrer örtlichen Aufgaben zu erleichtern. Dadurch 
kann auch zu einer unverzichtbaren Zusammenarbeit im Rahmen der gemeindlichen Geschäftsabläufe beigetra-
gen werden. Die Gemeinde muss dabei die notwendige Sicherheit und die Kontrollen vor Ort gewährleisten, denn 
die örtlich zu erlassenden Regelungen stellen kein bloßes gesetzgeberisches Formerfordernis dar. 
 
 
2. Die Überwachung des örtlichen Verwaltungshandelns  
 
Im Sinne der Sicherung und Kontrolle des ordnungsmäßigen Verwaltungshandelns und der Gewährleistung einer 
wirtschaftlichen Haushaltsführung sowie aufgrund des öffentlichen Verwaltungsrechts besteht für jede Gemeinde 
die generelle Verpflichtung, das gemeindliche Handeln und dessen Nachweis auf einer rechtlichen Grundlage 
aufzubauen. Es ist für die örtliche Aufgabenerledigung und die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
durch die Verwaltung der Gemeinde eine Vielzahl von darauf ausgerichteten internen Vorschriften festzulegen.  
 
Solche organisatorischen und fachlichen Vorgaben sind vom Bürgermeister auf der Grundlage seiner gesetzlich 
bestimmten Verantwortlichkeiten zu erlassen, ggf. unter Mitwirkung des Rates der Gemeinde. Die örtlichen Rege-
lungen sollen ein ordnungsmäßiges Verwaltungshandeln der gemeindlichen Verwaltung und eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung sichern, aber auch die notwendige Überwachung und Kontrollen durch die örtlich Verantwortli-
chen ermöglichen und gewährleisten. Die daraus entstandenen ortsrechtlichen Bestimmungen müssen als Re-
gelwerk der Gemeinde den festgelegten Inhalten und Zwecken gerecht werden und umsetzbar sein.  
 
Das örtliche Regelwerk kann daher nicht allein auf dem Standardkatalog der Vorschrift aufgebaut werden. Es 
müssen auch die übrigen Bestimmungen des gemeindlichen Haushaltsrechts dabei beachtet werden. Dazu gehö-
ren insbesondere die Regelungen über die Überwachung und Kontrollen, z. B. die Vorgänge in der gemeindlichen 
Finanzbuchhaltung laufend zu prüfen oder die gemeindliche Zahlungsabwicklung dauernd zu überwachen (vgl. § 
103 Absatz 1 Nummer 4 und 5 GO NRW). Es sind aber auch weitere örtliche Überwachungspflichten bzw. deren 
Erfüllung zu regeln, z. B. die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung durch den Bürgermeister (vgl. § 31 Absatz 4 
GO NRW). Die Gemeinde soll dabei auch nachfolgend aufgezeigte Grundsätze beachten, um ein sachgerechtes, 
örtlich sinnvolles Regelwerk aufzustellen (vgl. Abbildung). 
 

 
Wichtige Grundsätze für örtliche Regelungen  

 
 

-         Transparenz über das haushaltswirtschaftliche Handeln schaffen. 
 
 
- Informationsbedarf abgrenzen. 
 
 
- Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit sichern. 

 
 
-   Sachliche und personelle Funktionstrennungen festlegen. 
 
 
-   Verantwortlichkeiten abgrenzen und festlegen. 

 
 

- Einhaltung der örtlichen Regelungen sichern. 
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Wichtige Grundsätze für örtliche Regelungen  

 
 
 
- Kontrollen und Berichtspflichten einführen. 

 
Abbildung 455 „Wichtige Grundsätze für örtliche Regelungen“ 

 
Das örtliche Regelwerk soll möglichst so ausgestaltet werden, dass die Anwendung seiner Bestimmungen durch 
Dritte prüffähig ist und die möglichen Ermessensspielräume hinsichtlich des Handelns und der Verantwortlichkei-
ten der gemeindlichen Beschäftigten erkennbar und nachvollziehbar gemacht werden, z. B. durch die konkrete 
Festlegung von Entscheidungsbefugnissen oder die Bindung an Weisungen. Jede Gemeinde kann daher über 
eigenständige örtliche Überwachungs- und Kontrollinstrumente verfügen, die in der Privatwirtschaft insgesamt als 
„Internes Kontrollsystem (IKS)“ bezeichnet werden.  
 
Es ist sachgerecht, auch die örtlichen Regelungen der Gemeinde systemmäßig zusammenzuführen und abzu-
stimmen. Sie bedürfen wie die Geschäftstätigkeit der Gemeinde der Kontrolle und Überwachung. Einer systema-
tischen Aufarbeitung örtlicher Bestimmungen steht dabei nicht entgegen, dass in der gemeindlichen Verwaltung 
die Überwachung und Kontrolle vielfach in Abhängigkeit von den Verantwortlichkeiten in den einzelnen Organisa-
tionseinheiten ausgeführt wird. Eine bestehende mögliche Vielzahl unterschiedlicher Kontrollen sollte vermieden 
oder in einen Gesamtzusammenhang gestellt und aufeinander abgestimmt werden.  
 
Im Sinne von Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der örtlichen Regelungen können sachgerechte interne 
und externe Vorschriften, Grundsätze und Verfahren sowie örtliche Maßnahmen für die gesamte örtliche Verwal-
tung abgegrenzt werden, die der Wirksamkeit, der Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit des haushaltswirt-
schaftlichen Handelns der Gemeinde einschließlich ihrer Rechnungslegung dienen. Der gemeindliche Geschäfts-
ablauf und die Verantwortlichkeiten innerhalb der Verwaltung lassen sich dadurch eindeutig bestimmen. Das 
Verwaltungshandeln der Gemeinde erfordert dabei, regelmäßig die Anwendung und die Wirksamkeit der erlasse-
nen örtlichen Regelungen zu überprüfen. Die Ergebnisse daraus sollten sich dann im Sinne notwendiger Ergän-
zungen, Erweiterungen und Verbesserungen der gemeindlichen Geschäftsabläufe bzw. der Geschäftsprozesse 
durch zweckgerichtete und sachgerechte Anpassungen umsetzen lassen.  
 
In die gemeindliche Überprüfung der erlassenen örtlichen Regelungen sind aber auch die von der Gemeinde 
eingesetzten Informationssysteme einzubeziehen, denn die gemeindliche Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit 
wird dadurch wesentlich geprägt. Die aus solchen Überprüfungen gewonnenen Erkenntnisse können zu Verbes-
serung der örtlichen Systeme und der Kontrollmechanismen der Gemeinde führen. Die Gemeinde kann dadurch 
auch auftretenden Risiken entgegentreten, die zu Fehlern und falschen Angaben in der gemeindlichen Finanz-
buchhaltung sowie in der Haushaltsplanung und dem Jahresabschluss der Gemeinde führen können. 
 
 
3. Das örtliche Risikomanagement 
 
3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Das örtliche Verwaltungshandeln der Gemeinde und damit auch das haushaltswirtschaftliche Handeln können 
durchaus erhebliche Risiken für die Gemeinde beinhalten. Die Gemeinde kann deshalb mögliche Risiken nicht 
außer Acht lassen und i.d.R. auch nicht von Anfang an eliminieren. Sie sollte deshalb bemüht sein, mögliche 
künftige Risiken für ihre Haushaltswirtschaft zu identifizieren und soweit möglich auch deren Umfang und die 
Auswirkungen feststellen und bewerten bzw. einschätzen. 
 
Insbesondere im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses muss im Lagebericht auch auf die Chancen 
und Risiken für die künftige wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde eingegangen werden (vgl. § 48 GemHVO 
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NRW). Für die Gemeinde ist deshalb nicht nur eine ständige Beobachtung möglicher Risikoquellen und ihre 
Veränderungen unerlässlich, sondern es sind auch interne Regelungen über die örtlichen Strategien und die 
Kontrollverfahren unter Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit der Gemeinde zu treffen.  
 
Die Gemeinde sollte daher eine geeignete Grundlage für ein örtlich angemessenes Risikomanagement schaffen 
und den Rat der Gemeinde in Einrichtung eines Risikomanagements als örtliche Aufgabe einbinden. Ein sol-
ches Risikomanagement kann dann dazu beitragen, mögliche Missstände und Nachteile für die Gemeinde früh-
zeitig zu erkennen und diesen entgegenzuwirken. Die Gemeinde sollte daher prüfen, ob sie z. B. ein Risikofrüh-
erkennungssystem für die gemeindliche Verwaltung einrichtet wie es für Eigenbetriebe vorgeschrieben ist (vgl. § 
10 Absatz 1 EigVO NRW). 
 
 
3.2 Die Ausgestaltung eines Risikomanagements 
 
Die Ausgestaltung eines Risikomanagements durch die Gemeinde ist abhängig von den örtlichen Gegebenhei-
ten und Verantwortlichkeiten, z.B. von der haushaltswirtschaftlichen Lage, den möglichen wesentlichen Risiken 
und der Organisation der gemeindlichen Verwaltung. Daraus können sich unterschiedliche Anforderungen an 
ein solches Managementsystem ergeben. Es sind daher auch keine konkreten landesweit gleichen Systemvor-
gaben sachgerecht, denn die Beantwortung der Frage nach dem Umgang und der Bewältigung von örtlichen 
Risiken hängt auch von der Risikotragfähigkeit der Gemeinde ab.  
 
Zu einer Risikofrüherkennung gehören insbesondere die Risikoidentifikation und die Risikobewertung, die Maß-
nahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation, die Risikoüberwachung bzw. die Risiko-
fortschreibung und die Dokumentation (Risikomanagement). Es gilt deshalb von Anfang an, dass die Gemeinde 
den Begriff „Risiko“ unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten definiert. Der Begriff kann dabei nicht 
nur für negative Abweichungen von der gemeindlichen Planung im Sinne einer Gefahr für einen Verlust genutzt 
werden. Er kann auch so weit gefasst werden, dass der Begriff auch positiv gesehen wird, weil die Chancen für 
die Gemeinde als eine positive Abweichung miterfasst werden sollen und dadurch ein Zusammenhang zum 
gemeindlichen Lagebericht hergestellt werden kann. 
 
Für die Wirksamkeit und den Erfolg eines örtlichen Risikomanagements ist aber auch die in der Gemeinde vor-
handene Risikokultur und Risikopolitik sowie das vorhandene Risikobewusstsein von wesentlicher Bedeutung. 
Unter der Abwägung von Vor- und Nachteilen sowie den Besonderheiten der Gemeinde müssen deshalb geeig-
nete und umsetzbare Regelungen für das örtliche Handeln gefunden werden, die nachvollziehbar und prüffähig 
sowie zu dokumentieren sind. Bei einem örtlichen Bedarf kann die Gemeinde ein Risikomanagement auch im 
Zusammenhang mit dem gemeindlichen Gesamtabschluss ihr Risikomanagement dahingehend weiter entwi-
ckeln. Sie sollte dabei prüfen, ob und inwieweit ggf. bei den gemeindlichen Betrieben bestehende betriebsbezo-
gene Risikomanagements in die Gesamtsicht einbezogen werden können oder eine Zuarbeit zum gemeindli-
chen Gesamtrisikomanagement leisten können. 
 
 
3.3 Besondere Regelungsinhalte 
 
Die örtlichen Regelungen müssen aufbauend auf der gemeindlichen Aufgabenerfüllung i.V.m. den festgelegten 
Zielen der Gemeinde sowie der jährlichen Haushaltsplanung und dem Ablauf der Geschäftsprozesse auf eine 
geeignete örtliche Strategie und eine Kontrolle ausgerichtet sein. So gilt es u.a., die Verantwortlichkeiten inner-
halb der gemeindlichen Verwaltung im Einzelnen hinsichtlich des haushaltswirksamen Handelns abzugrenzen 
und festzulegen, um möglichst Fehler zu vermeiden und möglichen Risiken entgegenzuwirken. Ebenso müssen 
dazu die Effektivität und die Effizienz der Arbeitsabläufe sowie des eingerichteten Buchungssystems einer re-
gelmäßigen Überwachung unterzogen werden. Dabei sollte die Überwachung grundsätzlich nur durch solche 
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Beschäftigten der Gemeinde erfolgen, die nicht in die jeweiligen gemeindlichen Geschäftsabläufe eingebunden 
oder dafür verantwortlich sind. 
 
Die Gemeinde sollte zudem bestimmen, dass örtlich geeignete Verfahren benutzt werden, um wesentliche Risi-
ken frühzeitig zu erkennen. Bei den Regelungen müssen zeitnahe Anpassungen möglich sein, wenn sich ggf. 
externe und/oder interne Rahmenbedingungen verändert haben, auf die örtlich zu reagieren ist. Ebenso sind die 
Inhalte und der Umfang der Dokumentationspflichten festzulegen. Zum gemeindlichen Risikomanagement müs-
sen auch Regelungen über Vorsorgemaßnahmen und den Umgang mit eingetretenen Notfällen bestehen, z.B. 
insbesondere über ggf. zusätzliche Informationspflichten und eine erweiterte Funktionstrennung bzw. Mitwirkun-
gen und Kontrollmaßnahmen Dritter. Daraus kann z. B. folgen, dass in besonderen Einzelfällen statt einer 
Stichprobenprüfung eine vollständige Gesamtprüfung durchzuführen ist. Insgesamt gesehen muss im Blick sein, 
dass die Ergebnisse eines Risikofrüherkennungssystems nicht im Widerspruch zur Geschäftstätigkeit der Ge-
meinde stehen. 
 
Die Gemeinde kann aufgrund der Erkenntnisse über künftigen Risiken und Chancen eine Qualitätssicherung ihrer 
Geschäftsabläufe und eine Weiterentwicklung der gemeindlichen Finanzbuchhaltung betreiben. Eine solche Auf-
gabe erfordert, die haushaltsrechtlichen Grundsätze und Maßstäbe zur Erfüllung der Aufgaben der gemeindlichen 
Finanzbuchhaltung anzuwenden, zu überprüfen und ggf. örtlich weiterzuentwickeln. Es sollte dabei von der Ge-
meinde gewährleistet werden können, dass die gemeindliche Finanzbuchhaltung ihre Leistungen sachgerecht 
und zeitgerecht erbringt. Außerdem müssen durch Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen mögliche Risiken 
soweit wie möglich minimiert werden können. Die Weiterentwicklung der gemeindlichen Finanzbuchhaltung sollte 
dabei auch die örtlich erlassenen Vorschriften umfassen, damit die Aufgabenerledigung und die örtlichen Rege-
lungen insgesamt systematisch ineinandergreifen bzw. aufeinander aufbauen.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Erlass örtlicher Vorschriften für die Finanzbuchhaltung): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Sicherung der ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung): 
 
Die gemeindliche Finanzbuchhaltung muss ihre Aufgaben ordnungsgemäß sowie sach- und zeitgerecht erledigen 
(vgl. § 93 GO NRW). Der sichere Umgang mit Zahlungsmitteln und die sichere Verwahrung und Verwaltung von 
Vermögensgegenständen sowie die Aufbewahrung gemeindlicher Unterlagen stellen dabei wichtige zu gewähr-
leistende Sachverhalte dar. Die haushaltsrechtliche Vorschrift enthält deshalb die ausdrückliche Vorgabe, dass 
der Bürgermeister nähere Vorschriften zu den in der Vorschrift benannten Sachverhalten zu erlassen hat. Die 
Regelung erlaubt der Gemeinde, die örtlichen Verhältnisse ausreichend und angemessen zu berücksichtigen, z. 
B. die örtliche Verwaltungsorganisation und die Arbeitsabläufe. Sie verpflichtet aber auch die Gemeinde zur Ei-
genverantwortung bei allen Regelungsgegenständen, z. B. beim Umgang mit den Zahlungsmitteln und den Wert-
gegenständen der Gemeinde.  
 
Durch die Reduzierung der Landesvorgaben auf einen Katalog von Sicherheitsstandards entsteht kein Verlust an 
„Verordnungssicherheit“. Vielmehr besteht eine örtliche Gestaltungsfreiheit der Gemeinde unter der Berücksichti-
gung örtlicher Belange und Verantwortung. Die Gemeinde wird daher nicht nur mit dieser Vorschrift in ihrer 
Selbstverwaltung gestärkt. Sie hat die Gestaltungsfreiheit, insgesamt eine Dienstanweisung oder bezogen auf die 
einzelnen haushaltsrechtlichen oder haushaltswirtschaftlichen Bereiche eigenständige Dienstanweisungen zu 
erlassen. Solche gesonderten Dienstanweisungen sollten dann aufeinander abgestimmt sein und insgesamt ein 
umsetzbares Regelungswerk ergeben.  
 
Die örtlichen Regelungen müssen die haushaltsrechtlichen Vorgaben (Standards) so ausgestalten und ergänzen, 
dass kein Widerspruch zwischen den örtlichen Festlegungen und den haushaltsrechtlichen Bestimmungen ent-
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stehen kann. Es ist dabei auch auf besondere Sachverhalte Rücksicht zu nehmen, die nicht oder nur zum Teil 
von der Gemeinde gestaltbar sind. Außerdem sollen die örtlichen Regelungen für die tägliche Arbeit geeignet und 
anwendbar sein und im Rahmen des gemeindlichen Geschäftsablaufs „gelebt“ werden können. Die Erarbeitung 
der örtlichen Vorschriften stellt zudem keinen einmaligen Vorgang für die Gemeinde dar. Vielmehr muss von 
Anfang an auch die Weiterentwicklung bzw. ein Änderungs- oder Anpassungsverfahren konzipiert werden, das in 
regelmäßigen zeitlichen Abständen zur Anwendung kommt.  
 
Von der Gemeinde ist deshalb sicherzustellen, dass die der Vorschrift benannten Sachverhalte oder Gegenstän-
de sich in den örtlichen Regelungen wiederfinden. In Sinne der Vorschrift besteht deshalb ein entsprechendes 
Umsetzungsgebot für die Gemeinde. Darüber hinausgehende Erweiterungen oder Detaillierungen sind dann 
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten durch die Gemeinde zu bestimmen. Eine örtliche Rahmen-
regelung kann daher z. B. aus verschiedenen Modulen bestehen, die entsprechend der Einteilung des Standard-
katalogs von der Gemeinde örtlich gebildet werden und mit einer Vielzahl eigenständiger Dienstanweisungen zu 
unterschiedlichen Tatbeständen gefüllt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Regelungsbereiche als Module für örtliche Vorschriften  

 
 
- Aufbau- und Ablauforganisation der Finanzbuchhaltung (Geschäftsablauf) 
 
 
- Einsatz von automatisierter Datenverarbeitung in der Finanzbuchhaltung 
 
 
- Verwaltung der Zahlungsmittel 
 
 
- Sicherheit und Überwachung der Finanzbuchhaltung 
 
 
- Sichere Verwahrung und die Verwaltung von Wertgegenständen 
 

Abbildung 456 „Die Regelungsbereiche für örtliche Vorschriften“ 
 
Diese rechtlichen Vorgaben der Vorschrift bedingen dabei nicht, dass die Gemeinde alle möglichen Tatbestände 
über die Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung sowie den Umgang mit Zahlungsmitteln und Wertge-
genständen in einer einzigen Dienstanweisung zu regeln hat. Es ist vielmehr von den örtlichen Gegebenheiten 
abhängig, ob durch eine oder ggf. auch durch mehrere Dienstanweisungen die notwendigen Bestimmungen zur 
Finanzbuchhaltung geschaffen und für ausreichend befunden werden.  
 
Die gesetzliche Verantwortlichkeit des Bürgermeisters für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs 
der gesamten gemeindlichen Verwaltung (vgl. § 64 Absatz 1 Satz 1 GO NRW) schließt dabei auch ein, dass er 
geeignete Maßnahmen der Überwachung und Kontrolle im Zusammenhang mit den örtlichen Regelungen zu 
treffen hat. Solche Maßnahmen dienen u.a. auch dazu, die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde dauerhaft in 
einer geeigneten Form zu sichern. Außerdem werden durch Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen das örtliche 
Handeln und die Verantwortlichkeit nicht eingeschränkt oder auf andere Art und Weise gemindert. Derartige 
Maßnahmen können vielmehr dazu beitragen, die Ordnungsmäßigkeit und die Transparenz des haushaltswirt-
schaftlichen Handelns der Gemeinde dauerhaft zu sichern. 
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1.2 Zu Satz 2 (Bestimmtheit der örtlichen Vorschriften): 
 
1.2.1 Die besonderen Vorbehalte 
 
Die Bedeutung der gemeindlichen Finanzbuchhaltung im Ablauf des haushaltswirtschaftlichen Geschehens der 
Gemeinde erfordert, den Verantwortlichen in der Gemeinde die Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen der örtli-
chen Vorschriften sachgerechte Vorbehalte für besondere Geschäftsvorfälle einräumen zu können. Der Bürger-
meisterin oder dem Bürgermeister wurde daher die Möglichkeit eingeräumt, in sinnvoller und sachgerechter Wei-
se unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, notwendige Vorrechte festzulegen. In der Vorschrift wird 
dafür ausdrücklich zugelassen, dass die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister sich in den örtlichen Vorschriften 
ein Weisungsrecht oder einen Zustimmungsvorbehalt einräumen kann. Die Gemeinde hat eigenverantwortlich vor 
Ort zu entscheiden, in welcher Art und Weise und in welchem Umfang sie von den rechtlichen Möglichkeiten in 
der Vorschrift Gebrauch machen will. 
 
Ein Weisungsrecht bedeutet, dass die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister über die getroffene allgemeine 
Regelung hinaus das Recht zusteht, eine Entscheidung zu Einzelfragen zu treffen. Er kann dadurch in besonde-
ren Fällen die Bedingungen und die weitere Vorgehensweise in der Sache festlegen. Zusätzlich zu den Merkma-
len und Kriterien in dieser Vorschrift, für die der Bürgermeister sachgerechte örtliche Regelungen zu treffen hat, 
muss geprüft werden, welche gemeindlichen Geschäftsvorfälle sachliche Besonderheiten beinhalten, dass dafür 
ggf. Zustimmungsvorbehalte oder Weisungsrechte bestehen müssen. Ein Weisungsrecht wird vielfach im Rah-
men von Beschäftigungsverhältnissen ausgeübt. Aus dem Gesamtregelungswerk sollte vor Ort aber erkennbar 
sein, bei welchen gemeindlichen Sachverhalten ein Weisungsrecht durch wen besteht. 
 
Ein Zustimmungsvorbehalt bedeutet, dass die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister sich die Mitwirkung an 
einer Entscheidung in einem zuvor bestimmten gemeindlichen Sachverhalt vorbehalten hat. Dabei kann z. B. für 
wichtige örtliche Einzelfälle bestimmt werden, dass zu einer zu treffenden Entscheidung eine Zustimmung der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters einzuholen oder das Einvernehmen zu einer Entscheidung herzustellen 
ist. Durch die Verwendung des Begriffs „Zustimmungsvorbehalt“ wird nicht zwingend nur die Form einer vorheri-
gen Zustimmung vorgegeben. Der haushaltsrechtliche Begriff lässt es von seinem Zweck her auch zu, dass in 
bestimmten Fällen der Bürgermeister auch eine nachträgliche Zustimmung geben kann, z. B. an der Entschei-
dung in Form einer Genehmigung mitwirkt bzw. zu beteiligen ist.  
 
Die Vorgabe in der Vorschrift, eine Dienstanweisung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten durch 
den Bürgermeister zu erlassen, bedeutet jedoch gleichzeitig für die Gemeinde, eine geeignete Kontrolle und 
Überwachung, vergleichbar einem internen Kontrollsystem, vor Ort zu schaffen. Dabei sind von der Gemeinde 
eigenverantwortlich die notwendigen Kontrolleinrichtungen und Kontrollsysteme sowie Kontrollmaßnahmen im 
notwendigen Umfang festzulegen und gegeneinander abzugrenzen. Die Vorschrift trägt auch dazu bei, die ord-
nungsgemäße Erledigung der gemeindlichen Aufgaben zu sichern und die Notwendigkeit für eine geeignete 
Überwachung und Kontrolle aufzuzeigen. Die einzelnen örtlichen Festlegungen müssen u.a. auch der ordnungs-
gemäßen Erledigung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung dienen.  
 
 
1.2.2 Die hinreichende inhaltliche Bestimmtheit 
 
Nach der Vorschrift sollen die örtlichen Regelungen der Gemeinde so gefasst sein, dass sie inhaltlich hinreichend 
bestimmt sind. Diese Vorgabe knüpft dabei an das allgemeine Verwaltungshandeln bzw. an Verwaltungsrecht an, 
das dem Bestimmtheitsgrundsatz unterliegt (vgl. § 37 VwVfG NRW). Der Sinn und Zweck der Regelungsgegen-
stände soll daher aus dem Regelungswerk vollständig erkennbar sein. Die Konkretisierung der einzelnen Vor-
schriften ist dabei von ihren Inhalten und Zwecken sowie der Umsetzung unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse in der Gemeinde abhängig.  
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Die Vorgabe der hinreichend inhaltlichen Bestimmtheit verlangt daher, widersprüchliche Bestimmungen sowie 
unverständliche Vorgaben zu vermeiden. Ebenso sollte keine Begründung zu den getroffenen Regelungen not-
wendig sein, um deren Inhalte zu verstehen. Die inhaltliche Bestimmtheit ist zudem darauf ausgerichtet, die ord-
nungsgemäße Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung unter besonderer Berücksichtigung des Um-
gangs mit Zahlungsmitteln sowie der Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen sicherzustellen. Au-
ßerdem wird durch die weitere Vorgabe in dieser Vorschrift, dass die örtlichen Bestimmungen der Schriftform 
bedürfen, das Vorliegen einer ausreichenden inhaltlichen Bestimmtheit nachprüfbar belegt. 
 
 
1.2.3 Die Vorgabe der Schriftform 
 
Die Vorgabe der Schriftform für die örtlichen Bestimmungen prägt die Bedeutung der örtlichen Regelungen und 
soll die Allgemeingültigkeit dieser Bestimmungen verstärken. Der örtliche Regelungstext muss mindestens einmal 
als Original in Papierform verfügbar und von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister eigenhändig unter-
schrieben sein (vgl. § 126 BGB). Die Vorgabe der Schriftform bedeutet dabei nicht, dass die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister den Text selbst zu verfassen hat. Es darf lediglich das Originalexemplar der örtlichen Vorschrif-
ten nicht nur in elektronischer Form erstellt werden.  
 
Aus Sicherheitsgründen sowie zur Nachweisführung genügt es aber, wenn über die getroffenen Regelungen eine 
schriftliche Textform in der Gemeinde tatsächlich besteht und diese Originalausfertigung die Unterschrift der Bür-
germeisterin oder des Bürgermeisters unter Angabe des Datums enthält. Für die Gemeinde wird dadurch der 
Nachweis erleichtert, dass die getroffenen Regelungen rechtmäßig eine inhaltliche und zeitliche Geltung erlangt 
haben. Die Vorgabe der Schriftform steht der Verbreitung der örtlichen Vorschriften in elektronischer Form dabei 
nicht entgegen.  
 
 
1.2.4 Die Weiterentwicklung der Vorschriften 
 
Die Erarbeitung von sachgerechten örtlichen Vorschriften nach dieser Vorschrift stellt keinen einmaligen Vorgang 
für die Gemeinde dar. Die örtlich getroffenen Regelungen müssen vielmehr regelmäßig sowohl inhaltlich als auch 
hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit in der örtlichen Praxis überprüft und ggf. angepasst oder neu auf die örtlichen 
Verhältnisse ausgerichtet werden. Die örtlichen Vorschriften müssen daher von einem sachverständigen Dritten 
überprüfbar und insgesamt abänderbar gestaltet sein.  
 
Für die Weiterentwicklung der Regelungen und damit für künftige Veränderungen bzw. Anpassungen der örtli-
chen Vorschriften bedeutet die Vorgabe der Schriftform, dass die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die 
Regelungsänderungen entweder als Änderungsfassung herausgeben kann oder unmittelbar eine Neufassung 
veröffentlicht. Beide Werke sollten dabei auch eine Regelung zur Geltungsdauer enthalten und das Datum sowie 
die Unterschrift der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters enthalten. Diese Fassungen sind entsprechend der 
ursprünglichen Fassung verfügbar zu machen. 
  
  
1.3 Zu Satz 3 (Information des Rates über die örtlichen Vorschriften): 
 
Die Vorschrift über die Informationspflicht gegenüber dem Rat der Gemeinde über die örtlichen Vorschriften soll 
die Rechte des Rates in örtlich bedeutsamen Angelegenheiten sichern. Diese Vorschrift stellt daher eine Beson-
derheit für den gemeindlichen Verwaltungsablauf dar, weil nicht der Rat, sondern der Bürgermeister für die Lei-
tung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung verantwortlich ist und die örtliche Vor-
schrift zur Sicherung der ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben der gemeindlichen Finanzbuchhaltung zu 
erlassen hat.  
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Die örtliche Vorschrift soll deshalb nicht nur Ausführungen zu den einzuhaltenden Sicherheitsstandards enthalten, 
sondern auch die Verantwortlichkeiten und sonstigen organisatorischen Gegebenheiten aus der örtlichen Verwal-
tungsorganisation angemessen berücksichtigen. Sie daher die eigene Verantwortung der Gemeinde, insbesonde-
re hinsichtlich des Umgangs mit Zahlungsmitteln und Wertgegenständen wiederspiegeln und nicht nur verdeutli-
chen. Der örtlichen Vorschrift wird deshalb eine so hohe Bedeutung beigemessen, dass auf eine Kenntnisnahme 
durch den Rat der Gemeinde nicht verzichtet werden kann. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Pflichtenkatalog der Sicherheitsstandards): 
 
2.1 Allgemeine Bedingungen 
 
Die Vorschrift enthält einen Pflichtkatalog von gemeindlichen Sachverhalten und Begriffen, deren örtliche Ausge-
staltung der ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung dient. Die Gemeinde hat daher 
unter Beachtung der örtlichen Verhältnisse und Erfordernisse die notwendigen Anforderungen an die Sicherheit, 
Überwachung, Aufsicht und ordnungsgemäße Abwicklung der Buchführung, der Zahlungsabwicklung und der 
Verwahrung von Wertgegenständen näher bestimmen.  
 
Die in dieser Vorschrift enthaltene Aufzählung beschreibt die verbindlichen Mindestinhalte und Gegenstände der 
örtlichen Regelungen. Bei der Ausgestaltung der landesweit zu nutzenden Standards sin auch nach den ein-
schlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften auszugestalten. Die Gemeinde muss dabei besonders die Bestim-
mungen im § 23 Absatz 4 und den §§ 27, 30 und 58 GemHVO NRW beachten, weil diese für die Erstellung der 
örtlichen Vorschriften ausdrücklich benannt werden.  
 
Die Gliederung der Aufzählung der Standards kann dabei dazu beitragen, die Struktur der örtlichen Vorschriften 
zu erleichtern, um eine handhabbare Umsetzung zu erreichen. Die Aufzählung der Standards in der Vorschrift 
bedeutet dabei nicht, alle benannten Teilbereiche in einer einzigen Dienstanweisung umzusetzen. Die Gemeinde 
kann im Rahmen ihrer Gestaltungsbefugnisse den Katalog der Sicherheitsstandards aber auch erweitern. Zudem 
kann es je nach örtlichen Gegebenheiten sachgerecht sein, die Regelungstatbestände auf mehrere eigenständige 
Dienstanweisungen aufzuteilen. In diesen Fällen muss aber ein Zusammenhang zwischen den Dienstanweisun-
gen im Sinne der Ordnungsmäßigkeit der gemeindlichen Finanzbuchhaltung hergestellt und gesichert werden.  
 
 
2.2 Die Sicherheitsstandards im Einzelnen 
 
2.2.1 Zu Nummer 1 (Aufbau- und Ablauforganisation der Finanzbuchhaltung): 
 
2.2.1.0 Allgemeine Grundlagen 
 
Das Erfordernis eines ordnungsgemäßen Ablaufs der gesamten gemeindlichen Verwaltung erfordert auch von 
der Gemeinde unter sachgerechten Erwägungen die örtlich notwendigen Wege der Arbeitserledigung sowie den 
Geschäftsablauf unter Berücksichtigung organisatorischer Erfordernisse festzulegen. In diesem Geflecht ergeben 
sich Besonderheiten für die gemeindliche Finanzbuchhaltung, weil dort nicht nur eine sachliche Erfassung der 
gemeindlichen Geschäftsvorfälle stattfindet, sondern auch alle Finanzvorgänge der Gemeinde abzuwickeln sind.  
 
Diese Gegebenheiten erfordern von der Gemeinde bestimmte Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und deren 
Einhaltung zu überwachen. Die sachliche Bedeutung zeigt sich durch die Vielzahl der benannten Standards, die 
den gemeindlichen Geschäftsablauf betreffen. Im Rahmen der Aufbau- und Ablauforganisation der Finanzbuch-
haltung dienen daher die Festlegungen dazu, die ordnungsgemäße Abwicklung der gemeindlichen Geschäftsvor-
fälle sicherzustellen und entsprechend zu überwachen.  
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In diesem Zusammenhang ist darf auch die Einhaltung und Umsetzung datenschutzrechtlicher Vorgaben durch 
technische und organisatorische Maßnahmen nicht außer Betracht bleiben. Bei der Gemeinde sind deshalb auch 
die internen Geschäftsabläufe so auszugestalten, dass sie den Anforderungen des Datenschutzes unter Berück-
sichtigung der Arten der zu schützenden personenbezogenen Daten oder Datenkategorien gerecht werden (vgl. § 
8 BDSG). Die Gemeinde mit ihren datenverarbeitenden Stellen, die für den Einsatz eines Verfahrens zur automa-
tisierten Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich sind, haben deshalb z.B. in einem für den be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten bestimmten Verzeichnis die in der genannten Vorschrift aufgezählten Anga-
ben aufzunehmen. 
 
Diese gemeindlichen Sachverhalte erfordern, in der örtlichen Vorschrift nicht nur sachliche, sondern möglichst 
auch personelle Festlegungen zu treffen und Verantwortlichkeiten festzulegen. So soll die örtliche Vorschrift ne-
ben der Festlegung, ob die Finanzbuchhaltung zentral gebildet oder die Bereiche „Geschäftsbuchführung“ und 
„Zahlungsabwicklung“ organisatorisch getrennt geführt werden, auch die Hauptaufgaben dieser beiden Ge-
schäftsbereiche bezeichnen. Dazu gehören auch die Aufsichtszuständigkeiten festzulegen, und zwar nicht nur, 
wenn Dritte bei gemeindlichen Geschäftsabläufen beteiligt sind. Insgesamt bedarf auch die organisatorische 
Einbindung der Hauptbuchhaltung, der Anlagenbuchhaltung und der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie 
der Zahlungsabwicklung in die gemeindliche Verwaltung einer allgemeingültigen Festlegung.  
 
 
2.2.1.1 Zu Nummer 1.1 (Sachbezogene Verantwortlichkeiten): 
 
Die Bestätigung der inhaltlichen Richtigkeit eines gemeindlichen Geschäftsvorfalls durch einen Beschäftigten der 
Gemeinde ist eine notwendige Voraussetzung für die Durchführung des damit verbundenen Zahlungsvorgangs 
durch die gemeindliche Finanzbuchhaltung. Mit der persönlichen Unterzeichnung einer solchen Bestätigung 
übernimmt der jeweilige Beschäftigte die Verantwortung für die sachliche ggf. auch rechnerische Richtigkeit der 
für die Zahlung der Gemeinde maßgebenden Angaben. Insbesondere bei gemeindlichen Geschäftsvorfällen, bei 
denen Ansprüche und Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde im automatisierten Verfahren ermittelt werden, 
sind die Form und der Umfang der sachlichen Bestätigung unter Einbeziehung der Art und des Ablaufs des auto-
matisierten Verfahrens sowie unter Berücksichtigung der den gemeindlichen Beschäftigten erteilten Zugriffsbe-
fugnisse abzugrenzen und in der örtlichen Vorschrift festzulegen.  
 
 
2.2.1.2 Zu Nummer 1.2 (Schriftliche Unterschriftsbefugnisse): 
 
In der örtlichen Vorschrift soll festgelegt sein, welche Personen bei welchen Geschäftsvorfällen mit ihrer Unter-
schrift eine Zahlung zulasten der Gemeinde veranlassen können. Dabei können Abgrenzung und Beschränkun-
gen in Abhängigkeit vom Arbeitsplatz oder der dienstlichen Funktion oder anderen örtlichen Gegebenheiten ge-
troffen werden. Dazu gehört auch die Festlegung, bei welchen Sachverhalten von der Unterschriftsbefugnis kein 
Gebrauch gemacht werden darf, ein zweiter Beschäftigter zu beteiligen ist oder ein Zustimmungsvorbehalt eines 
Verantwortlichen der Gemeinde besteht. Dazu muss die Form der Unterschrift bestimmt bzw. die Nutzung der 
ektronischen Signaturen mit Angabe von Form und Umfang zugelassen werden. Es können dabei auch Abgren-
zungen nach der Höhe der von der Gemeinde zu leistenden Zahlungen getroffen werden. 
 
 
2.2.1.3 Zu Nummer 1.3 (Erledigung der Zahlungsabwicklung): 
 
Die örtliche Vorschrift muss Regelungen über eine zentrale oder dezentrale Erledigung der Zahlungsabwicklung 
mit einer Festlegung eines Verantwortlichen (vgl. § 93 Absatz 2 GO NRW) enthalten. Ggf. sind auch allgemeine 
haushaltsrechtliche Grundsätze für die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde zu konkretisieren. In 
diesem Zusammenhang müssen die von der Zahlungsabwicklung zu erledigenden Aufgaben im Einzelnen be-
stimmt sowie das Verwandtschaftsverbot entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorgaben beachtet werden. 
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Außerdem ist das Zusammenwirken mit dem Mahn- und Vollstreckungswesen organisatorisch zu klären und zu 
regeln (vgl. § 2 Absatz 1 Nummer 2 VwVG NRW).  
 
 
2.2.1.4 Zu Nummer 1.4 (Buchungsverfahren): 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, alle ihre Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage nach dem 
System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in den 
Büchern klar ersichtlich und nachprüfbar aufzuzeichnen (vgl. § 27 GemHVO NRW). Bei der Buchung der ge-
meindlichen Geschäftsvorfälle ist zu beachten, dass eine Trennung zwischen dem Buchungsgeschäft und dem 
Zahlungsvorgang bestehen muss, denn die mit der Prüfung und Feststellung des Zahlungsanspruches und der 
Zahlungsverpflichtung beauftragten Bediensteten der Gemeinde dürfen nicht die Zahlungen der Gemeinde abwi-
ckeln. Entsprechend ist die gemeindliche Finanzbuchhaltung so einzurichten, dass eine Trennung zwischen den 
Aufgabenbereichen „Geschäftsbuchführung“ und „Zahlungsabwicklung“ gewährleistet ist.  
 
Für die ordnungsmäßige Abwicklung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle im Buchungsverfahren bedarf es der 
Festlegung von Kontierungsrichtlinien, sodass nicht nur in Zweifelsfällen ein Geschäftsvorfall zutreffend gebucht 
werden kann. Ebenso bedarf es örtlicher Regelungen über den Umgang mit Stammdaten (Geschäftspartnern der 
Gemeinde), die in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung benötigt werden. Unter Berücksichtigung des Bu-
chungssystems der gemeindlichen Verwaltung muss zudem bestimmt werden, wer die Datensätze anlegen, ver-
ändern und löschen darf. Im Ablauf des Buchungsverfahrens muss zudem die Identifikation der Buchung eines 
Geschäftsvorfalls ständig gesichert sein.  
 
Solche örtliche Gegebenheiten und das Nachvollziehen gemeindlicher Geschäftsvorfälle erfordern eine Bu-
chungsnummer aus mehreren zusammenhängenden Merkmalen, die vor jeder Buchung bestimmt und dem je-
weiligen Geschäftsvorfall zugeordnet sein müssen. Die örtliche Vorschrift muss diese Merkmale im Einzelnen 
benennen, z. B. die Zusammensetzung der Buchungsnummer. Je nach örtlichem Auswertungsbedarf können z. 
B. die zuständige Stelle, das Produkt, die Ertrags- und Aufwandsart und andere Dinge durch besondere Ziffern 
oder Buchstaben gekennzeichnet werden. Bei der Gestaltung dieses Buchungsgeschehens müssen bereits die 
Sammlung und Aufbewahrung der örtlichen Buchungsunterlagen sowie deren künftige Aufbewahrungsfristen 
berücksichtigt werden. 
  
 
2.2.1.5 Zu Nummer 1.5 (Tägliche Abstimmung der Konten):  
 
Durch den doppischen Buchungskreislauf ist es möglich, Abstimmungen der einzelnen Bankkonten und der Kas-
senkonten künftig zu vereinfachen, da deren buchmäßige Bestände jederzeit abrufbar sind. Die Gemeinde hat 
daher zu bestimmen, dass die Finanzmittelkonten am Schluss des Buchungstages oder vor Beginn des folgen-
den Buchungstages mit den Bankkonten abzugleichen sind (vgl. § 30 Absatz 4 Satz 1 GemHVO NRW). In diese 
tägliche Abstimmung der Konten sind regelmäßig alle Geschäftskonten der Gemeinde einzubeziehen, und zwar 
unabhängig davon, ob bei der Gemeinde allgemeine Bankkonten oder auch Sonderkonten bestehen.  
 
Die Zuständigkeit für die Durchführung der notwendigen täglichen Abstimmung, die den Abgleich der buchmäßi-
gen Bestände der Finanzmittelkonten (Bestandskonten) auf der einen, den Kontoständen lt. Bankauszügen und 
den vorhandenen Zahlungsmitteln auf der anderen Seite betrifft, ist örtlich zu bestimmen. Dazu gehört auch die 
Festlegung, dass täglich nach Abschluss der zahlungswirksamen Buchungsarbeiten die vorhandenen Buch- und 
Ist-Bestände in geeigneter Weise zu protokollieren und wie diese Unterlagen aufzubewahren sind. Über die Fest-
legung von Verantwortlichkeiten und über die Zahl der Beteiligten ist ebenfalls zu entscheiden. 
 
Für die tägliche Abstimmung der Konten muss die Gemeinde in eigener Verantwortung entscheiden, auf welche 
Art und Weise die Sonderkonten darin einbezogen werden. Gemeindliche Sonderkonten werden i.d.R. zur Ab-
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wicklung der den einzelnen Beschäftigten oder Organisationseinheiten der Gemeinde gewährten Handvorschüs-
se geführt. Es gehört dabei zum Wesen solcher Sonderkonten, dass der oder die Verfügungsberechtigten regel-
mäßig und mehrmals unterjährig eine Abrechnung und Abstimmung mit der Zahlungsabwicklung der gemeindli-
chen Finanzbuchhaltung vornehmen. Solche örtlichen Sachverhalte kann die Gemeinde in ihren Regelungen 
über die täglichen Kontenabstimmungen berücksichtigen. 
 
 
2.2.1.6 Zu Nummer 1.6 (Jahresabstimmung der Konten): 
 
Am Ende des Haushaltsjahres sind die Finanzmittelkonten der Gemeinde, bezogen auf den Abschlussstichtag 
(31. Dezember), für die Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses abzuschließen. Dabei ist der Bestand 
an gemeindlichen Finanzmitteln festzustellen, denn diese sind als liquide Mittel in der gemeindlichen Bilanz anzu-
setzen (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 2.4 GemHVO NRW). Dabei können verschiedene Abschlussbuchungen bei 
den Konten der gemeindlichen Finanzrechnung, ggf. auch Übertragungen auf ein Abschlusskonto erforderlich 
werden. Dabei ist u.a. auch das Saldierungsverbot zu beachten.  
 
Die Jahresabstimmung der Finanzmittelkonten erfolgt i.d.R. durch eine Abstimmung mit den Kontoauszügen der 
Banken, den Schecks und den Kassenbeständen zum 31. Dezember eines jeden Haushaltsjahres entsprechend 
dem Verfahren der täglichen Abstimmung der Finanzmittelkonten. Die Zuständigkeit für die Durchführung der 
Jahresabstimmung sowie ggf. bestimmte Verfahrensweisen dafür, aber auch die Festlegung von Verantwortlich-
keiten und der Zahl der Beteiligten, sind örtlich von der Gemeinde zu regeln. 
 
 
2.2.1.7 Zu Nummer 1.7 (Behandlung von Kleinbeträgen): 
 
Die haushaltsrechtliche Regelung erlaubt es der Gemeinde, eigenverantwortlich auf die Geltendmachung von 
Zahlungsansprüchen in geringer Höhe zu verzichten, wenn dieses aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen 
geboten ist (vgl. § 23 Absatz 4 GemHVO NRW). Auch Abrundungen von gemeindlichen Zahlungsbeträgen wer-
den von dieser Vorschrift erfasst. Die Regelung stellt eine Besonderheit gegenüber der Regelung über den Erlass 
von gemeindlichen Ansprüchen dar (vgl. § 26 Absatz 3 GemHVO NRW dar).  
 
Die Behandlung von Kleinbeträgen ist von der Gemeinde in eigener Verantwortung näher auszugestalten. Sie hat 
dabei zu berücksichtigen, dass bei einem Verzicht auf die Geltendmachung von Zahlungsansprüchen in geringer 
Höhe die für den Erlass von Ansprüchen geltenden Voraussetzungen nicht erfüllt sein dürfen. Die Gemeinde darf 
aber auch nicht auf der Grundlage des zulässigen Verzichts auf Ansprüche in geringer Höhe auf bestehende 
höhere Ansprüche verzichten (vgl. § 23 Absatz 4 GemHVO NRW). Die Zuständigkeiten und die Entscheidungs-
befugnisse sowie der Umfang eines zulässigen Verzichtes und ggf. das Verfahren sind in der örtlichen Vorschrift 
von der Gemeinde festzulegen. 
 
 
2.2.1.8 Zu Nummer 1.8 (Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen) 
 
In der örtlichen Vorschrift ist von der Gemeinde das Nähere über die Durchführung der Stundung, der Nieder-
schlagung und des Erlasses von Ansprüchen festzulegen. Dazu gehören auch Festlegungen darüber, welchen 
Beschäftigten in welchem Umfang eine Berechtigung für die Gewährung dieser haushaltsrechtlich bestimmten 
Maßnahmen erteilt werden soll. Die Gemeinde muss dabei ggf. auch die Zusammenarbeit zwischen der gemeind-
lichen Finanzbuchhaltung und den für die einzelnen Maßnahmen zuständigen Fachbereichen der gemeindlichen 
Verwaltung regeln.  
 
Bei der Festlegung von örtlichen Vorschriften über die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass von ge-
meindlichen Ansprüchen darf von der Gemeinde die haushaltsrechtliche Pflicht, ihre Ansprüche vollständig zu 
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erfassen, rechtzeitig geltend zu machen und einzuziehen, nicht vernachlässigt werden (vgl. § 23 Absatz 3 
GemHVO NRW). Zudem ist zu beachten, dass die in anderen Gesetzen oder Rechtsverordnungen getroffenen 
Regelungen über die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass von Ansprüchen der Gemeinde unberührt 
bleiben. Diese Sachlage gilt insbesondere für gemeindliche Ansprüche bei öffentlichen Abgaben. 
 
 
2.2.1.9 Zu Nummer 1.9 (Mahn- und Vollstreckungsverfahren): 
 
Die Gemeinde muss als Konkretisierung des § 2 Absatz 1 Nummer 2 VwVG NRW eine innerhalb der gemeindli-
chen Verwaltung liegende zentrale Stelle bestimmen, die als Vollstreckungsbehörde für die Mahn- und Vollstre-
ckungsverfahren der Gemeinde zuständig ist. Dafür bietet sich die gemeindliche Finanzbuchhaltung mit ihren 
Aufgabenbereichen „Geschäftsbuchführung“ und „Zahlungsabwicklung“ an. Die Gemeinde soll dabei durch sach-
gerechte Bestimmungen dafür Sorge tragen, dass innerhalb der gemeindlichen Finanzbuchhaltung nicht „zwei 
Vollstreckungsbehörden“ entstehen.  
 
Das Mahnverfahren und die Vollstreckungsaufgaben stehen in einem Zusammenhang und müssen daher ent-
sprechend koordiniert innerhalb der gemeindlichen Verwaltung erledigt werden. Die örtliche Regelung für das 
Mahn- und Vollstreckungsverfahren muss daher die Umsetzung der rechtlichen Vorgaben unter Beachtung der 
Ziele und Zwecke des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes sicherstellen. Diese Abgrenzung erfordert ggf. auch 
eine Festlegung über die Mitwirkung der Gemeinde in Insolvenzverfahren bei Dritten, die Schuldner der Gemein-
de sind. In solchen Fällen kann die Gemeinde die Stellung eines Insolvenzgläubigers haben, wenn die gemeindli-
che Forderung bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens begründet war (vgl. § 38 InsO).  
 
 
2.2.2 Zu Nummer 2 (Einsatz von automatisierter Datenverarbeitung): 
 
2.2.2.0 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Aufgabenerledigung in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung wird regelmäßig durch den Einsatz von auto-
matisierter Datenverarbeitung unterstützt. Die Gemeinde muss daher bei der Buchführung mithilfe automatisierter 
Datenverarbeitung (DV-Buchführung) die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme jederzeit sicherstellen. Sie hat die dafür notwendigen 
Maßnahmen und Verfahren unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu ermitteln und umzusetzen 
(vgl. § 27 Absatz 5 GemHVO NRW). Die örtlichen Regelungen darüber müssen deshalb ein verbindlicher Be-
standteil der örtlichen Vorschriften der Gemeinde sein.  
 
In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde örtlich zu klären, wie mit elektronischen Dokumenten umzugehen 
ist, die mittels Datenfernübertragung bei der Gemeinde eingehen. Für diese Geschäftsvorfälle sind durch die 
Gemeinde ggf. besondere Anforderungen zu bestimmen, denn elektronische Dokumente können i.d.R. nur dann 
eine Rechtswirksamkeit entfalten, wenn diese Dokumentenform von der Gemeinde anerkannt wird und das ein-
zelne Dokument für die Bearbeitung bei der Gemeinde geeignet ist. Es ist daher für die Gemeinde geboten, eine 
Entscheidung darüber zu treffen, ob solche Dokumente anerkannt werden und welches Verfahren dafür zur An-
wendung kommen soll, um die Echtheit der Daten sowie des Absenders zu gewährleisten.  
 
Die Gemeinde kann dafür z. B. festlegen, dass das ihr zu übersendende Dokument mit einer qualifizierten Signa-
tur nach dem Signaturgesetz zu versehen ist oder der elektronische Identitätsnachweis des Personalausweises 
dabei genutzt werden kann. Sie kann aber auch ein anderes sicheres Verfahren zulassen. Bei fristbezogenen 
Dokumenten bedarf es zudem der Erfassung des genauen Zeitpunktes des Eingangs des Dokumentes bei der 
Gemeinde, z.B. durch einen Vermerk mit einem elektronischen Zeitstempel. Die Gemeinde hat zudem die Mög-
lichkeit, ihre Geschäftsvorfälle ausschließlich in elektronischer Form abzuwickeln. Dazu muss dann örtlich festge-
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legt werden, ob auch gemeindliche Entscheidungen und Verfügungen nur in elektronischer Form erlassen werden 
und in welcher Form ein solcher Vorgang mit dem Namen des Verantwortlichen zu versehen ist.  
 
 
2.2.2.1 Zu Nummer 2.1 (Freigabe von DV-Buchführungsverfahren): 
 
Für den Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung ist eine örtliche 
Festlegung der Gemeinde erforderlich, dass nur freigegebene Programme für das gemeindliche Buchungsge-
schäft eingesetzt werden dürfen. Die vorgesehenen Programme müssen der Form der gemeindlichen Aufga-
benerledigung sowie den sachlichen und rechtlichen Erfordernissen des gemeindlichen Buchungsgeschäfts ent-
sprechen, z. B. den Grundsätzen ordnungsmäßiger Speicherbuchführung (GoBS). Gleichzeitig müssen von der 
Gemeinde die Voraussetzungen bestimmt werden, die für eine Freigabe von DV-Buchführungsverfahren vorlie-
gen müssen.  
 
Die verantwortliche Freigabe von DV-Buchführungsverfahren bei der Gemeinde beinhaltet, dass zuvor eine ent-
sprechende Prüfung der Programme (vor ihrer Anwendung) durch die örtliche Rechnungsprüfung stattgefunden 
hat (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 6 GO NRW). Die Programmprüfung kann dabei z. B. nach Zulassungskriterien 
und weiteren Prüfkriterien, ausgerichtet auf die vorgesehenen örtlichen Anwendungen, vorgenommen werden. 
Sie soll i.d.R. vor dem ersten Praxiseinsatz eines Programms, aber auch vor jeder neuen Programmversion, 
erfolgen. Die Vorschrift kann z. B. dazu bestimmen, dass die Prüfung ein allgemein akzeptables Ergebnis erge-
ben haben muss, wenn eine Freigabe für den Einsatz in der örtlichen Finanzbuchhaltung erfolgen soll. 
 
 
2.2.2.2 Zu Nummer 2.2 (Berechtigungen in der DV-Buchführung): 
 
Ein Einsatz der automatisierten Datenverarbeitung in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung erfordert geeignete 
Festlegungen darüber, dass das gemeindliche Buchungsgeschäft nur durch die dazu berechtigten Beschäftigten 
erledigt werden darf. Ebenso wie bei fachlichen Zugriffsmöglichkeiten im gemeindlichen Geschäfts- und Arbeits-
ablauf müssen auch bei der Aufgabenerledigung in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung besondere Berechti-
gungen an die dort Beschäftigten vergeben werden.  
 
Von der Gemeinde ist dabei nicht nur festzulegen, von welcher Art und welchem Umfang diese Berechtigungen 
sein müssen, sondern auch, welche Beschäftigten, in Abhängigkeit von ihrer Tätigkeit, welche Berechtigungen 
erhalten können. Dazu ist in der gemeindlichen Verwaltung die verantwortliche Stelle zu bestimmen, von der die 
Berechtigungen sachgerecht vergeben werden und die deren Einhaltung kontrolliert und überwacht. 
 
 
2.2.2.3 Zu Nummer 2.3 (Dokumentation der eingegebenen Daten): 
 
Die Bearbeitung der Geschäftsvorfälle in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung erfordert eigenständige Festle-
gungen darüber zu treffen, auf welche Art und Weise die in die gemeindliche DV-Buchführung eingegebenen 
Daten und Merkmale dokumentiert und in welchen Speichermedien gespeichert werden. Die Dokumentation der 
eingegebenen Daten erfordert im Rahmen des gemeindlichen Buchungsgeschäfts, auch den Zeitpunkt der ge-
meindlichen Buchung zu erfassen. Dabei ist wichtig, dass die Erfassung eines gemeindlichen Geschäftsvorfalls 
möglichst zeitnah und periodengerecht im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorgaben erfolgen soll.  
 
Die Gemeinde hat deshalb nicht nur die zu erfassenden Merkmale für das gemeindliche Buchungsgeschäft zu 
bestimmen, sondern dabei auch eine Regelung über künftigen Überprüfungen und Anpassungen der Merkmale 
zu treffen. Sie darf in diesem Zusammenhang auch die Einhaltung und Umsetzung datenschutzrechtlicher Vorga-
ben nicht außer Betracht lassen. Die Anforderungen des Datenschutzes sind, abhängig von der Art der zu schüt-
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zenden personenbezogenen Daten oder Datenkategorien, grundsätzlich auch von der Gemeinde zu erfüllen (vgl. 
§ 8 BDSG).  
 
 
2.2.2.4 Zu Nummer 2.4 (Identifikationen der Buchungen und der Buchenden): 
 
Die Identifikationen der Buchungen und der Buchenden dienen dazu, die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung im 
Rahmen der gemeindlichen Finanzbuchhaltung zu gewährleisten. Der Einsatz der automatisierten Datenverarbei-
tung ist daher von der Gemeinde so zu regeln, dass die Buchungen bzw. der Ablauf des örtlichen Buchungsver-
fahrens in sachlicher und zeitlicher Hinsicht nachvollziehbar und prüffähig ist. Die am örtlichen Buchungsgesche-
hen tatsächlich Beteiligten müssen feststellbar und identifizierbar sein. Die Gemeinde soll daher durch Identifika-
tionsmerkmale, die örtlich zu bestimmen sind, ihre Buchungen nachvollziehbar machen, sodass z. B. alle Origi-
nalbelege mit Identifikationsmerkmalen zu versehen sind, z.B. eine umfassende Kontierungsnummer.  
 
In diesem Zusammenhang gehören auch die örtlichen Bestimmungen, mit denen zugelassen wird, dass die Un-
terschriften von Beschäftigten durch elektronische Signaturen ersetzt werden können. Sie gehören ebenfalls zu 
diesem Regelungsbereich, denn die Signatur stellt ein persönliches Identifikationsmerkmal dar. Die Gemeinde hat 
dabei sicherzustellen, dass die Identifikationen unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen erfolgen. Ent-
sprechend getroffene örtliche Regelungen erfordern auch sachliche Informationen darüber an die davon betroffe-
nen Beschäftigten. 
  
 
2.2.2.5 Zu Nummer 2.5 (Nachprüfbarkeit von elektronischen Signaturen): 
 
Im Rahmen der Buchführung mithilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) hat die Gemeinde die 
Möglichkeit, die Unterschriften der Beschäftigten durch elektronische Signaturen zu ersetzen. Es muss dabei 
gewährleistet werden, dass im automatisierten Verfahren die elektronischen Bestätigungen der Beschäftigten 
eindeutig und unverwechselbar sind und dokumentiert werden. In diesem Zusammenhang sind die Regelungen 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht unbeachtlich, denn zum Verwaltungsverfahren wird z. B. bestimmt, 
dass ein elektronisches Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen ist (vgl. § 3a VwVfG NRW).  
 
Über den Einsatz elektronischer Signaturen in der gemeindlichen Buchführung und die Anforderungen daran 
muss die Gemeinde eigenverantwortlich entscheiden. Sie muss durch örtliche Regelungen festlegen, ob in ihrem 
Buchungsverfahren eine "fortgeschrittene elektronische Signatur" oder eine „qualifizierte elektronische Signatur“ 
zur Anwendung kommen soll (vgl. § 2 Nummern 2 und 3 SiG). Beim Einsatz elektronischer Signaturen im Rah-
men der gemeindlichen Buchführung mithilfe automatisierter Datenverarbeitung müssen von der Gemeinde die 
Anwendungsmöglichkeiten bestimmt und abgegrenzt sowie die Nachprüfbarkeit der tatsächlichen Verwendung 
sichergestellt werden. 
 
 
2.2.2.6 Zu Nummer 2.6 (Sicherung und Kontrolle der Verfahren): 
 
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Eingabe gemeindlicher Daten, der Datenerfassung und der Datenverarbei-
tung sowie der Datenausgabe bzw. Datenweitergabe ist durch technische und organisatorische Kontrollen der 
Gemeinde sicherzustellen. Die Art, der Umfang und die Anzahl der gemeindlichen Kontrollen des Buchungsver-
fahrens im Haushaltsjahr bedürfen einer Festlegung in den einschlägigen örtlichen Bestimmungen. Ob und wann 
maschinelle oder personelle Kontrollen oder andere Überwachungsmaßnahmen durchgeführt werden, ist örtlich 
von der Gemeinde unter Beachtung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen festzulegen.  
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Unter diesem Bereich kann auch eine Regelung zur Prüfung von DV-Programmen vor ihrer ersten Anwendung in 
der gemeindlichen Finanzbuchhaltung (DV-Buchführung) getroffen werden (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 6 GO 
NRW), denn diese Prüfung dient der Sicherung und Kontrolle der Buchungsverfahren der Gemeinde. Die Kontrol-
le kann sich dabei sowohl auf selbsterstellte als auch auf von Dritten bezogene IT-Produkte beziehen und nicht 
unabhängig von der Implementierung und Produktivsetzung bei der Gemeinde vorgenommen werden. Sie hat 
regelmäßig, abhängig von ihrem Funktionsumfang und Einsatzgebiet der Softwareprodukte, auch Auswirkungen 
auf die gemeindliche Finanzbuchhaltung. Soweit Programme bereits vorher durch andere Stellen geprüft worden 
sind, können die aus dieser Prüfung entstandenen Prüfungsergebnisse in die örtlichen Kontrollen der Gemeinde 
einbezogen werden. 
  
 
2.2.2.7 Zu Nummer 2.7 (Abgrenzungsnotwendigkeiten): 
 
In Ausführung der Vorschrift des § 27 Absatz 5 Nummer 10 GemHVO NRW muss gewährleistet werden, dass in 
der Gemeinde die Verwaltung von Informationssystemen und automatisierten Verfahren von der fachlichen 
Sachbearbeitung und der Erledigung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung verantwortlich abgegrenzt ist. Diese 
Vorgabe stellt keinen Eingriff in die Organisationshoheit der Gemeinde dar. Vielmehr dient sie dazu, die notwen-
dige Sicherheit der Daten zu gewährleisten und unberechtigte Eingriffe in die DV-Buchführung zu unterbinden. 
 
Dieser wichtige Sachverhalt muss zum Gegenstand der örtlichen Vorschriften gemacht werden, denn nur auf 
diese Weise kann innerhalb der gemeindlichen Verwaltung eindeutig geklärt werden, welchem Verantwortlichen 
innerhalb der gemeindlichen Verwaltungsorganisation welche Entscheidungsbefugnisse zustehen. Eine Ent-
scheidungskompetenz prägt die persönliche Kompetenz, sodass unter Berücksichtigung der gemeindlichen Ge-
schäftsvorfälle, Arbeitsabläufe und der DV-Programmgestaltung die einzelnen örtlichen Verantwortlichkeiten 
möglichst konkret gegeneinander abzugrenzen sind. 
 
 
2.2.3 Zu Nummer 3 (Verwaltung der gemeindlichen Zahlungsmittel): 
 
2.2.3.0.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Der Aufgabenbereich "Zahlungsabwicklung" innerhalb der gemeindlichen Finanzbuchhaltung hat eine Vielzahl 
von Aufgaben zu erfüllen, die vom Bürgermeister zum Gegenstand einer örtlichen Dienstanweisung gemacht 
werden sollen (vgl. § 30 GemHVO NRW). Darin sind, ausgehend von der Entscheidung, dass dem unbaren Zah-
lungsverkehr der Vorrang einzuräumen ist, die besonderen Gegebenheiten bei der Verwaltung der gemeindlichen 
Zahlungsmittel festzulegen. Zu den örtlich zu treffenden Regelungen gehört, dass im Bankverkehr zwei Beschäf-
tigte mitwirken und die Aufbewahrung, Beförderung und Entgegennahme von Zahlungsmitteln durch Beschäftigte 
und Automaten den einschlägigen Sicherheitsvorgaben entspricht. Es sollte auch geregelt werden, welche Be-
schäftigten eine Geldkarte, eine Debitkarte oder eine Kreditkarte als Zahlungsmittel einsetzen dürfen, wenn ein 
gemeindlicher Auszahlungsbedarf besteht. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch die Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel sowie die Aufnahme und Rückzah-
lung von Krediten zur Liquiditätssicherung zu regeln. Außerdem bedarf es einer eigenständigen örtlichen Rege-
lung, wenn die Gemeinde einen Liquiditätsverbund bzw. ein Cashpooling mit einem Masteraccountkonto zwi-
schen der Verwaltung und den Betrieben im Sinne eines Konzerns einrichten will. Durch einen solchen Liquidi-
tätsverbund können die notwendigen Kreditaufnahmen der Gemeinde insgesamt minimiert und gegebenenfalls 
günstigere Konditionen erzielt werden. Die Einrichtung eines Liquiditätsverbundes steht dabei unter dem Vorbe-
halt der Wirtschaftlichkeit nach § 75 Absatz 1 GO NRW, die unter Berücksichtigung der örtlichen Gesamtumstän-
de gegeben sein muss. 
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Im Rahmen der örtlichen Festlegungen über die Verwaltung der gemeindlichen Zahlungsmittel sind die örtlichen 
Gegebenheiten entsprechend zu berücksichtigen. Die örtlichen Vorgaben dienen daher dazu, den Arbeitsablauf 
im Aufgabenbereich "Zahlungsabwicklung" zu gestalten, der die ausreichende Beschaffung von liquiditätsrelevan-
ten Informationen für die gemeindliche Bilanz sichert. Dabei müssen auch die Verantwortlichkeiten der einzelnen 
Beschäftigten gegeneinander ausreichend abgegrenzt werden. In diesem Zusammenhang müssen von der Ge-
meinde auch Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und von rechtlich nicht zulässigen Finanzleistun-
gen getroffen werden.  
 
 
2.2.3.1 Zu Nummer 3.1 (Einrichtung von Geschäftskonten): 
 
2.2.3.1.1 Die allgemeinen Geschäftskonten 
 
Für ihren Zahlungsverkehr muss die Gemeinde die aus ihrer Sicht notwendige Anzahl von Bankkonten als Ge-
schäftskonten verfügbar haben. Die Konten für die Gemeinde müssen dabei so bezeichnet werden, dass eine 
eindeutige Zuordnung zur Gemeinde möglich ist. Solche Konten werden auch aus Sicherheitsgesichtspunkten 
benötigt, weil die Gemeinde ihren Zahlungsverkehr möglichst unbar abwickeln soll. Die Festlegung der Anzahl 
der gemeindlichen Geschäftskonten liegt dabei in der Verantwortung der Gemeinde. Sie hat auch in eigener 
Verantwortung zu entscheiden, bei welchen Banken und Kreditinstituten ihre Konten eingerichtet werden. Es 
besteht dabei keine Verpflichtung, die gemeindlichen Konten nur bei Banken mit hoher Kundenzahl zu unterhal-
ten, um dadurch den Bürgerinnen und Bürgern institutsintern gleichtägige Buchungen einer Kontobelastung und 
Kontogutschrift zu ermöglichen.  
 
In der örtlichen Vorschrift ist von der Gemeinde daher zu regeln, welche Beschäftigten die erforderlichen Bank-
konten einrichten und bewirtschaften dürfen bzw. die Verfügungsberechtigung darüber innehaben sollen. Es 
muss dazu auch die Entscheidungsbefugnis darüber festgelegt werden, bei welchen Banken, Kreditinstituten und 
Sparkassen die notwendigen Geschäftskonten zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs eingerichtet werden dürfen. 
Es sollte dabei gleichzeitig auch die Handhabung der Überziehung eines Bankkontos der Gemeinde geregelt 
werden. Bei der Einrichtung eines Bankkontos ist daher zu klären, in welchem Umfang ein Überziehungsrahmen 
(Kontokorrentkredit) oder ein Guthabenzins zu vereinbaren ist. 
 
 
2.2.3.1.2 Die Sonderkonten 
 
Zu den zu erlassenden Regelungen über den Umgang mit den Bankkonten der Gemeinde gehören ggf. besonde-
re Regelungen, wenn gemeindliche Sonderkonten bestehen sollen. Diese besonderen Bankkonten stellen Ge-
schäftskonten der Gemeinde dar, die jedoch i.d.R. nur abgrenzten Zahlungszwecken dienen. Neben einem Be-
schäftigten der Zahlungsabwicklung können deshalb noch ein oder mehrere Beschäftigte anderer Fachbereiche 
der gemeindlichen Verwaltung eine Verfügungsberechtigung über ein solches Konto innehaben, z.B. zur Abwick-
lung der den einzelnen Beschäftigten oder Organisationseinheiten der Gemeinde gewährten Handvorschüsse. 
Außerdem sollte der Umgang mit weiteren besonderen zweckbezogenen Konten der Gemeinde, z.B. Tagesgeld-
konten, Festgeldkonten u.a., ebenfalls zum Gegenstand der örtlichen Regelungen gemacht werden.  
 
 
2.2.3.1.3 Die Verfügungsberechtigungen  
 
Im Zusammenhang mit den Regelungen über gemeindliche Geschäftskonten ist u.a. auch zu bestimmen, welche 
Beschäftigten die gemeindlichen Bankkonten bewirtschaften dürfen bzw. die Verfügungsberechtigung darüber 
innehaben sollen, weil z. B. insbesondere Abbuchungen den Guthabenbestand auf einem Konto zulasten der 
Gemeinde verringern. Zur Festlegung von Bewirtschaftungsbefugnissen über gemeindliche Geschäftskonten 
gehört auch die Festlegung der Zulässigkeit der Überziehung eines Kontos der Gemeinde, auch wenn bereits bei 
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der Einrichtung eines Bankkontos i.d.R. ein Überziehungsrahmen (Kontokorrentkredit) oder auch ggf. ein Gutha-
benzins vereinbart worden ist.  
 
Es sollten in diesem Zusammenhang auch die einzelnen Verfügungsberechtigungen der gemeindlichen Beschäf-
tigten über die Durchführung des Lastschriftverkehrs als eine Form unbarer Zahlungen näher bestimmt werden, z. 
B. zum Lastschrifteinzugsverfahren. Bei diesem Verfahren ermächtigt die Gemeinde als Zahlungspflichtige einen 
Dritten als Empfangsberechtigten, von einem Konto der Gemeinde und einen Geldbetrag zu ihren Lasten abzu-
buchen oder abbuchen zu lassen.  
  
 
2.2.3.2 Zu Nummer 3.2 (Unterschriften im Bankverkehr): 
 
Die Vorgabe, dass Zahlungsaufträge von zwei Beschäftigten freizugeben sind, beruht auf einer Vielzahl von Si-
cherheitsgesichtspunkten. Diese Sachlage verlangt nicht nur eine sachdienliche Gestaltung der Zahlungsabwick-
lung der Gemeinde, sondern sie ist auch ein Ausdruck dafür, dass verpflichtende Erklärungen bzw. Zahlungen 
zulasten der Gemeinde im Alleingang eines Beschäftigten zu vermeiden sind. Die Überweisungsaufträge und 
Abbuchungsaufträge der Gemeinde, aber auch Abbuchungsvollmachten, Schecks u.a. gehören zu den Mitteln, 
die der Verfügung über die Guthaben bzw. Bestände auf den Geschäftskonten der Gemeinde dienen.  
 
Die gemeindlichen Beschäftigten, die zur Unterschriftsleistung befugt sind, haben die Unterschriften regelmäßig 
handschriftlich und mit ihrem vollen Familiennamen an den dafür vorgesehenen Stellen in Formularen oder Bu-
chungsstempeln zu leisten. Dabei soll möglichst eine Übereinstimmung mit ihrer jeweils abgegebenen Unter-
schriftenprobe bestehen. Ggf. ist der Unterschrift auch der jeweilige Name des Beschäftigten in Klarschrift beizu-
fügen. Die Unterzeichnungsberechtigung des einzelnen Beschäftigten richtet sich dabei nach der ihm jeweils 
übertragenen Unterschriftsbefugnis.  
 
Für die Anwendung der DV-Buchführung in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung bedeuten diese Vorgaben, 
dass nicht wie bei der Papierform jeweils eine Unterschrift von den einzelnen Beschäftigten zu leisten ist, sondern 
die technischen Voraussetzungen dafür vorhanden sein müssen, dass ein Zahllauf der Gemeinde erst in Gang 
gesetzt wird, wenn dafür die Freigabe durch zwei Beschäftigte erfolgt ist. Die Art oder Form einer solchen Freiga-
be ist daher unter Einbeziehung der Möglichkeiten des eingesetzten automatisierten Verfahrens festzulegen. In 
der örtlichen Vorschrift müssen entsprechende Festlegungen getroffen werden. Im Rahmen der automatisierten 
Datenverarbeitung muss die Gemeinde aber auch eigenverantwortlich über den Einsatz der elektronischen Sig-
natur entscheiden, z. B. ob eine "fortgeschrittene elektronische Signatur" oder eine qualifizierte elektronische 
Signatur zur Anwendung kommen soll (vgl. § 2 Nr. 2 und 3 SiG). 
 
 
2.2.3.3 Zu Nummer 3.3 (Umgang mit Zahlungsmitteln): 
 
2.2.3.3.1 Die Arten der gemeindlichen Zahlungsmittel 
 
Im Rahmen ihres Geschäftsverkehrs hat die Gemeinde grundsätzlich die Euro-Münzen und Euro-Banknoten als 
gesetzliche Zahlungsmittel und damit als Bargeld für ihre Zahlungen zu verwenden. Die Sichtguthaben der Ge-
meinde bei Banken und Kreditinstituten stehen dabei als Buchgeld dem Bargeld gleich. Die fremden Geldsorten 
stellen ebenfalls zulässige Zahlungsmittel für die Gemeinde dar, sodass diese von ihr angenommen und für ihre 
Auszahlungen verwendet werden können. Als weiteres Zahlungsmittel kann von der Gemeinde der Scheck ein-
gesetzt werden. Bei eingegangenen Schecks ist zu beachten, dass dessen Übergabe oder Übersendung an die 
Gemeinde als Barzahlung gilt und entsprechend buchungstechnisch zu erfassen ist.  
 
Die Gemeinde sollte im Rahmen ihres Zahlungs- und sonstigen Geschäftsverkehrs das internationale Währungs-
kürzel „EUR“ und nicht das Währungssymbol „€“ verwenden. Entsprechend gilt dieses auch für die gesonderte 
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Darstellung der Untereinheit „Cent“, die in Bruchteilen des Euro, z.B. 0,45 EUR, und nicht mit einem Symbol, z. B. 
„Ct“ (45 Cent), angegeben werden sollte. 
 
Eine „private Währung“ als Tauschmittel auf einem regionalen Markt stellt dagegen kein zulässiges Zahlungsmit-
tel für die Gemeinde dar. Die dadurch mögliche Bestimmung des Umfangs oder der Größenordnung gemeindli-
cher Einzahlungen und Auszahlungen stellt keinen ausreichenden Grund für die Verwendung dar. Eine Erfassung 
der mit solchen „Währungen“ getätigten Zahlungen in den gemeindlichen Büchern darf erst erfolgen, wenn die 
Rechnungseinheiten solcher „Währungen“ in Einheiten der gesetzlichen Zahlungsmittel umgerechnet worden 
sind. Im Sinne des gemeindlichen Zahlungsverkehrs stellen auch Wertpapiere keine „Gelder“ im Sinne gemeindli-
cher Zahlungsmittel dar.  
 
 
2.2.3.3.2 Die Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln 
 
Im Rahmen ihres Zahlungsverkehrs hat die Gemeinde besondere Regelungen über die Aufbewahrung und Be-
förderung ihrer Zahlungsmittel zu treffen. Diese Bestimmungen dienen der Ordnungsmäßigkeit und der Sicherheit 
der gemeindlichen Zahlungsabwicklung. Die Art der sicheren Aufbewahrung der gemeindlichen Zahlungsmittel 
und die dazu notwendigen Sicherheitsvorkehrungen sind von der Gemeinde unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse im Einzelnen in eigener Verantwortung zu treffen. Sie hat dabei auch die vorsorglichen Sicherungs-
maßnahmen zu bestimmen, durch die ein unberechtigter Umgang mit den gemeindlichen Zahlungsmitteln verhin-
dert werden kann.  
 
Aus den Festlegungen in der gemeindlichen Vorschrift für diesen Bereich soll deshalb klar hervorgehen, wie die 
gemeindlichen Zahlungsmittel aufbewahrt und befördert werden. Auch die Entgegennahme von Zahlungsmitteln 
durch Beschäftigte der Gemeinde und durch Automaten bedarf gesonderter Bestimmungen. Dazu gehören auch 
besondere Regelungen, welche Zahlungen seitens der Gemeinde mit welchen Zahlungsmitteln geleistet werden 
dürfen. Zu den örtlichen Regelungen über den Umgang mit den Zahlungsmitteln gehören aber auch Festlegun-
gen darüber, ob ein Vorrang der unbaren Zahlungen vor den Barzahlungen besteht.  
 
 
2.2.3.3.3 Die Entgegennahme von Zahlungsmitteln 
 
Im Rahmen ihres Zahlungsverkehrs hat die Gemeinde besondere Regelungen über die Entgegennahme von 
Zahlungsmitteln zu treffen. Es bedarf dabei ggf. auch weiterer örtlicher Bestimmungen über Zahlstellen, Handvor-
schüsse, einschließlich Sonderkonten, z. B. für Schulen, Einzahlungskassen und über Zahlungen mit Hilfe von 
Automaten, soweit diese Sachverhalte örtlich gegeben sind. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die 
Verteilung von Finanzmitteln auf Handvorschüsse von Beschäftigten und Sonderkonten der Gemeinde oder die 
Bereithaltung und Auffüllung von Wechselgeld in Automaten keine haushaltsmäßigen Zahlungen der Gemeinde 
darstellen und deshalb nicht in der gemeindlichen Finanzrechnung zu erfassen sind. 
 
Zu einer örtlichen Regelung über die Beschaffung von Zahlungsmitteln, die Durchführung von Barzahlungen 
sowie die sichere Aufbewahrung von Bargeld gehört auch die Festlegung, welche Beschäftigten zum Umgang mit 
den Zahlungsmitteln der Gemeinde berechtigt sind, z. B. für den Fall, dass das Bargeld nicht an einer zentralen 
Stelle entgegengenommen und ausgezahlt wird. Ebenso gehört in die örtlichen Bestimmungen die Pflicht für die 
Beschäftigten, die erhaltenen Einzahlungen zu buchen und zu dokumentieren. Von der Gemeinde muss dabei in 
eigener Verantwortung festgelegt werden, in welchen Fällen beim Eingang von Einzahlungen eine Quittung aus-
zustellen ist. Es liegt zudem in der Verantwortung der gemeindlichen Zahlungsabwicklung, die besondere Aufga-
be, Einzahlungen anzunehmen, unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse im Einzelnen auszugestalten. 
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2.2.3.4 Zu Nummer 3.4 (Elektronische Zahlungsmittel und Schecks): 
 
2.2.3.4.1 Der Einsatz von Geldkarte, Debitkarte oder Kreditkarte 
 
Die Gemeinde kann für ihren bargeldlosen Zahlungsverkehr grundsätzlich mit den verfügbaren elektronischen 
Zahlungsmitteln abwickeln. Als elektronische Zahlungsmittel kommen regelmäßig folgende Zahlungsmittel zum 
Einsatz (vgl. Abbildung). 
 

 
Die elektronischen Zahlungsmittel bei Gemeinden 

 
 

ZAHLUNGSMITTEL 
 

BESCHREiBUNG 

Geldkarte 

 
Kartensysteme in Form eines auf der Karte einer Bank oder Spar-
kasse installierten Mikrochips, der das Auf- und Abbuchen sowie die 
Speicherung von elektronischen Geldeinheiten als Guthaben ermög-
licht, bei denen der Karteninhaber dem Kartenherausgeber im Vo-
raus den Gegenwert der auf der Karte gespeicherten Werteinheiten 
bezahlt. 
 

 
 

Debitkarte 
 

 
Kartensysteme in Form eines auf der Karte einer Bank oder Spar-
kasse installierten Mikrochips oder Magnetstreifens, die dem Karten-
inhaber die Möglichkeit der bargeldlosen Zahlung eröffnen, wobei 
das Konto des Karteninhabers belastet wird. 
 

Kreditkarte 

 
Kartensysteme in Form eines auf der Karte eines Kreditkartenunter-
nehmens installierten Magnetstreifens, die dem Karteninhaber die 
Möglichkeit der bargeldlosen Zahlung über das Kreditkartenunter-
nehmen eröffnen, wobei das Konto des Karteninhabers erst zeitlich 
später unter Einbeziehung des vereinbarten Zahlungsziels belastet 
wird. 
 

E-Geld 

 
Das E-Geld kann als kartengestützes E-Geld (Kartengeld) und als 
softwarebasiertes E-Geld (Netzgeld) genutzt werden, denn es ist zu 
unterscheiden, wie die Forderung gegen die ausgebende Stelle 
gespeichert/nachgewiesen bzw. übertragen wird. Als Netzgeld er-
folgt die Speicherung des elektronischen Geldes auf einem Daten-
träger beim Nutzer und kann im Online-Verfahren für Fernzahlungen 
genutzt werden. Zuvor muss jedoch Bargeld oder Buchgeld an einen 
Herausgeber von Netzgeld transferiert werden, der dann den Ge-
genwert in Form von E-Geld übermittelt. Der Empfänger (Akzep-
tanzstellen) kann dann das E-Geld beim Emittenten wieder in Bar-
geld oder Buchgeld (Guthaben) umtauschen.  
 

Abbildung 457 „Die elektronischen Zahlungsmittel bei Gemeinden“ 
 
Die Gemeinde hat jedoch vor dem Einsatz dieser Zahlungsmittel zu klären, ob und welche Dritten ihren Zah-
lungsverpflichtungen gegenüber der Gemeinde mit diesen Zahlungsmitteln nachkommen wollen. Von der Ge-
meinde ist dabei auch zu entscheiden und festzulegen, ob, wo, durch wen und mit welchen elektronischen Zah-
lungsmitteln ggf. erforderliche Auszahlungen der Gemeinde geleistet werden dürfen. Das Gebot der Kassensi-
cherheit stellt dabei für den Einsatz von Geldkarte, Debitkarte oder Kreditkarte als elektronische Zahlungsmittel 
der Gemeinde einen einzuhaltenden Rahmen dar.  
 
Von der Gemeinde ist deshalb für die Verwendung von elektronischen Zahlungsmitteln im gemeindlichen Zah-
lungsverkehr ein Verfahren festzulegen, durch das der ordnungsmäßige und sichere Einsatz dieser Zahlungsmit-
tel gewährleistet wird. In diesem Zusammenhang ist durch die Gemeinde sicherzustellen, dass die örtlichen Be-
dürfnisse für Auszahlungen mit elektronischen Zahlungsmitteln sachgerecht und zweckmäßig sind, sich im ver-
kehrsüblichen Rahmen bewegen und der Erfüllung gemeindlicher Aufgaben dienen. Zu den örtlich von der Ge-
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meinde zu treffenden Regelungen über den Einsatz von elektronischen Zahlungsmitteln gehören z. B. folgende 
Tatbestände (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Regelungstatbestände für den Einsatz elektronischer Zahlungsmittel 

 

Die Gemeinde 
hat Regelungen 

zu erlassen über: 

 
- die Hinterlegung von Unterschriften; 
 
 
- Form und Umfang des Einsatzes; 
 
 
- ein betragsmäßiges Limit; 
 
 
- ein Verbot der Erlangung von Bargeld; 
 
 
- die sichere Aufbewahrung; 
 
 
- Rückgabepflichten. 
 

Abbildung 458 „Die Regelungstatbestände für den Einsatz elektronischer Zahlungsmittel“ 
 
Beim Einsatz von elektronischen Zahlungsmitteln im Rahmen gemeindlicher Geschäftsvorfälle ist es unerlässlich, 
unabhängig von den sonstigen Prüfungen der Zahlungsabwicklung, z. B. durch die örtliche Rechnungsprüfung, 
organisatorische und sachliche Kontrollen durchzuführen. Zudem kann die Gemeinde örtlich entscheiden, ob sie 
dem bargeldlosen Zahlungsverkehr grundsätzlich den Vorrang vor dem Einsatz von Bargeld einräumt, sodass 
ggf. auch die Handvorschüsse von Beschäftigten durch den Einsatz von elektronischen Zahlungsmitteln bargeld-
los abgewickelt werden. 
 
 
2.2.3.4.2 Der Einsatz von Schecks 
 
Der Zahlungsverkehr der Gemeinde wird neben den Münzen und Banknoten als Bargeld oftmals auch durch 
Schecks erledigt. Diese Zahlungsform wird bei der Gemeinde den Barzahlungen zugerechnet. Ein Scheck stellt 
dabei eine schriftliche Anweisung zur Zahlung von Geld oder zur Übertragung von Guthaben (Verrechnung) an 
die kontoführende Bank oder das Kreditinstitut dar. Die Gemeinde hat daher insbesondere die Entgegennahme 
von angenommenen Schecks zu regeln, z. B. dass Schecks nur dann als Einzahlung angenommen werden dür-
fen, wenn sie innerhalb der Vorlagefrist der bezogenen Bank oder Kreditinstitut vorgelegt werden können.  
 
Von der Gemeinde angenommene Schecks sollen möglichst unverzüglich als Verrechnungschecks behandelt 
und eingelöst werden. Die Gemeinde soll dabei die Einlösung von Schecks überwachen, denn mit der Vorlage 
eines Schecks bei einer Bank oder einem Kreditinstitut ist die Gemeinde noch nicht im Besitz der aus dieser Vor-
lage entstehenden Gutschrift für die Gemeinde. In diesem Zusammenhang sollte von der Gemeinde bestimmt 
werden, dass auf angenommene Schecks keine Geldbeträge in bar ausgezahlt werden dürfen. 
 
 
2.2.3.4.3 Der Einsatz von Online-Bezahlsystemen 
 
Die Gemeinde bietet ihren Bürgern vielfach die Möglichkeit, die gemeindlichen Produkte, z. B. Urkunden, Karten 
u.a., über das Internet zu bestellen. Zur Bezahlung durch den Kunden wird dann oftmals das Lastschriftverfahren 
auf der Basis einer Einzugsermächtigung genutzt. Dieses Verfahren weist jedoch Risiken für die Gemeinde auf, z. 
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B. wenn der Kunde sein Widerrufsrecht tatsächlich ausübt. Mit einem Online-Bezahlsystem, z. B. unter Einsatz 
einer Kreditkarte, muss dagegen der Kunde der Gemeinde bereits bei der Bestellung auch die Bezahlung zu-
gunsten der Gemeinde vornehmen. Die Gemeinde hat im Rahmen ihrer Eigenverantwortung für die örtliche Zah-
lungsabwicklung und Liquiditätsvorsorge selbst festzulegen, ob sie Online-Bezahlsysteme einsetzt. 
 
Im Rahmen der Beurteilung von Online-Bezahlsystemen sollte berücksichtigt werden, dass i.d.R. eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Geschäftsvorfällen nur über „ein Konto“ gegenüber der Gemeinde abgewickelt bzw. abge-
rechnet werden, wenn die Gemeinde nicht eine gesonderte Vereinbarung über die Abrechnungsmodalitäten in 
ihrem Sinne abgeschlossen hat. Außerdem sollte die Gemeinde die üblicherweise monatliche Abrechnung zwi-
schen dem Finanzdienstleister und der Gemeinde in ihre Beurteilung einzubeziehen und prüfen, ob und wie diese 
Abrechnung die Möglichkeit zu einer korrekten buchtechnischen Zuordnung der eingegangenen Einzahlungen zu 
den vielen betroffenen Geschäftsvorfällen bietet.  
 
In einem Zahlungsverkehr zwischen der Gemeinde und einem Finanzdienstleister müssen zudem auch die si-
cherheitstechnischen Anforderungen gewährleistet sein. Es ist dabei auch zu beachten, dass ein Finanzdienst-
leister, der ein Bezahlsystem zur Verfügung stellt, einen Anteil an den erzielten Einzahlungen verlangt. Dieses 
Entgelt darf jedoch von der Gemeinde nicht von den erzielten Erträgen abgesetzt werden, sondern ist in der ge-
meindlichen Ergebnisrechnung als entstandener Aufwand aus dem Bezahlsystem zu erfassen. 
 
 
2.2.3.4.4 Der Einsatz von E-Geld 
 
Durch gesetzliche Änderungen soll zukünftig der Zahlungsverkehr im Internet (Internetzahlungen) verstärkt mit 
elektronischem Geld (E-Geld) möglich werden, sodass sich ggf. die Bargeldzahlungen und Banküberweisungen 
in diesem Bereich vermindern werden. Als E-Geld wird dabei jeder elektronisch, darunter auch magnetisch, ge-
speicherte monetäre Wert in Form einer Forderung gegenüber dem E-Geld-Emittenten, zu denen auch die Ge-
meinden gehören (vgl. § 1a Absatz 1 Nummer 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes), verstanden. Der Wert, 
der gegen Zahlung eines Geldbetrages ausgestellt wird, um damit Zahlungsvorgänge im Sinne des § 675f Absatz 
3 Satz 1 BGB durchzuführen, kann von anderen natürlichen und juristischen Personen als den Emittenten ange-
nommen werden (vgl. § 1a Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes).  
 
Das elektronische Geld ist damit ein digitales Bargeld und ein vollständiger Ersatz für die gesetzlichen Euro-
Münzen und Euro-Geldscheine und es wird elektronisch gespeichert. Es ist neben dem Bargeld und dem Buch-
geld eine dritte Erscheinungsform des Geldes als Zahlungsmittel. Das E-Geld kann dabei als kartengestützes E-
Geld (Kartengeld) und als softwarebasiertes E-Geld (Netzgeld) genutzt werden, denn es ist zu unterschieden, wie 
die Forderung gegen die ausgebende Stelle gespeichert/nachgewiesen bzw. übertragen wird. Als Netzgeld erfolgt 
die Speicherung des elektronischen Geldes auf einem Datenträger beim Nutzer und kann im Online-Verfahren für 
Fernzahlungen genutzt werden.  
 
In solchen Fällen muss jedoch das Bargeld oder Buchgeld zuvor an einen Herausgeber von Netzgeld transferiert 
werden, der dann den Gegenwert in Form von E-Geld übermittelt. Dabei müssen erhebliche Sicherheitsanforde-
rungen von beiden Seiten erfüllt werden. Das übermittelte elektronische Geld weist dann eine Forderung gegen-
über dem Emittenten nach, die bei einem Zahlungsvorgang an den Empfänger übertragen wird. Der Empfänger 
(Akzeptanzstellen) kann dann das E-Geld beim Emittenten wieder in Bargeld oder Buchgeld (Guthaben) zu sei-
nen Gunsten umtauschen.  
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2.2.3.5 Zu Nummer 3.5 (Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel): 
 
2.2.3.5.1 Die inhaltliche Abgrenzung 
 
Die Gemeinde muss auch örtliche Regelungen über die Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel treffen. Sie soll 
dabei Grundsätze festlegen, als auch die für zulässig angesehenen Arten und Formen der Anlage nicht benötigter 
Zahlungsmittel benennen. Dazu gehört auch die Festlegung, bei welchen Instituten gemeindliche Zahlungsmittel 
angelegt werden dürfen. Bei den Rahmenbedingungen für die Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel hat die 
Gemeinde auch die Pflicht zur Sicherstellung der Liquidität (vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW) sowie die Pflicht zu 
einer angemessenen Liquiditätsplanung (vgl. § 89 Absatz 1 GO NRW) zu beachten. 
 
Ihre nicht benötigten Zahlungsmittel kann die Gemeinde z. B. Dritten vorübergehend im Rahmen eines Cash-
Poolings zur Verfügung stellen. Sie kann für ihre Zahlungsmittel aber auch andere Anlageformen wählen, wenn 
dabei die o.a. Rahmenbedingungen eingehalten werden. Solche Fälle führen regelmäßig dazu, dass die Gemein-
de nicht mehr wirtschaftlicher Eigentümer der hingegebenen Zahlungsmittel ist. Diese Sachlage erfordert, dass 
die Gemeinde die getätigten Zahlungen in ihrer Finanzrechnung erfassen muss.  
 
Es kann wegen der oftmals kurzfristigen Entscheidung über eine Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel aber 
auch der Fall einer über- oder außerplanmäßigen Auszahlung eintreten, die dann entsprechend der von der Ge-
meinde getroffenen örtlichen Regelungen haushaltsmäßig abzuwickeln ist. Die Gemeinde wegen solcher mögli-
cher Sachverhalte prüfen, ob die haushaltsmäßig für über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen örtlich festge-
legten Wertgrenzen auch für die Anlage nicht benötigter Zahlungsmittel geeignet sind. Für die Fälle der Anlage 
nicht benötigter Zahlungsmittel bei Dritten kann es sich deshalb anbieten, gesonderte Regelungen in Anlehnung 
an die haushaltsmäßigen Gegebenheiten zu erlassen.  
 
Sofern die Anlage der gemeindlichen Zahlungsmittel in Anlageformen und auf Sonderkonten erfolgt, die im Verfü-
gungsbereich der Gemeinde liegen, besteht für die Gemeinde keine Verpflichtung, über das Nachhalten der Kon-
tobewegungen hinaus die entstandenen Zahlungsströme auch in der gemeindlichen Finanzrechnung zu erfassen. 
Die Gemeinde bleibt in diesen Fällen der wirtschaftliche Eigentümer ihrer Zahlungsmittel. Es entsteht deshalb für 
die Gemeinde auch keine Auszahlungsverpflichtung gegenüber Dritten, die in der gemeindlichen Finanzrechnung 
nachzuweisen wäre. In solchen Fällen entsteht zudem auch kein Sachverhalt der Über- oder Außerplanmäßigkeit 
von Auszahlungen (vgl. § 83 GO NRW).  
 
 
2.2.3.5.2 Der Rahmen der Anlage von Zahlungsmitteln 
 
2.2.3.5.2.1 Die Rahmenbedingungen 
 
Die Gemeinde kann vorhandenes Kapital (Geldmittel), das nicht zur Sicherung der Liquidität der Gemeinde und 
zur Zahlungsabwicklung benötigt wird, anlegen. Sie hat bei der Anlage dieses Kapitals auf eine ausreichende 
Sicherheit und einen angemessenen Ertrag zu achten (vgl. § 90 Absatz Satz 2 GO NRW). Die Anlagedauer und 
die Anlageformen von Kapitalanlagen müssen auch danach ausgewählt werden, dass der Verpflichtung zur Si-
cherstellung der Liquidität ausreichend nachgekommen werden kann (vgl. § 75 Absatz 6 GO NRW). Die Gemein-
de hat daher darauf zu achten, dass für zu leistende Auszahlungen die Finanzmittel auch verfügbar sind. 
 
Die Gemeinde kann auch Dritte mit der Anlage von Kapital sowie mit der Bewertung der Chancen und Risiken 
von Anlageformen beauftragen. Eine Delegation wesentlicher Anlageentscheidungen ist dabei nicht jedoch zuläs-
sig. Durch die vertragliche Vereinbarung muss sichergestellt werden, dass der beauftragte Dritte die für die Ge-
meinde geltenden rechtlichen Vorschriften und sonstigen Vorgaben einhält. Die Beauftragung Dritter entbindet die 
Gemeinde jedoch nicht von ihrer Gesamtverantwortung für die Anlage von gemeindlichem Kapital. 
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2.2.3.5.2.2 Anlagerahmen und Anlagegrundsätze 
 
Für die Anlage von Kapital hat die Gemeinde geeignete und vertretbare Rahmenbedingungen in eigener Verant-
wortung zu schaffen und diese in einer örtlichen Anlagerichtlinie verbindlich festzulegen. Der örtliche Rahmen für 
die Anlage von gemeindlichem Kapital, das nicht zur Sicherung der Liquidität und zur Zahlungsabwicklung benö-
tigt wird, muss dabei eigenverantwortlich abgegrenzt und verbindlich festgelegt werden. Er soll auf örtlichen Anla-
gezielen und Anlagegrundsätzen sowie einer Gesamtschau der Liquiditätsplanung unter Berücksichtigung der 
voraussichtlichen Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage aufbauen. Der Anlagerah-
men ist unter Berücksichtigung der örtlichen Bedürfnisse und Grundsätze eigenverantwortlich auszugestalten. 
 
Auf der Grundlage örtlich festgelegter Anlageziele und Anlagegrundsätze wird es aufsichtsrechtlich als vertretbar 
anzusehen, dass nicht benötigtes Kapital bei einer Verzinsung zu marktüblichen Konditionen nach Maßgabe des 
§ 54 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 7 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (Stand: 06.12.2011) in Verbindung mit 
§ 1 Absatz 1 bis 3 und § 2 Absatz 1, ausgeschlossen sind direkte und indirekte Anlageformen nach Nummer 3 bis 
5, 9, 10, 13, 14 und 16, § 3 Absatz 1 bis 5 und § 4 Absatz 1 bis 3 der Anlageverordnung (Stand: 11.02.2011) von 
der Gemeinde angelegt werden kann. Eine Anlage von Kapital bei Schuldnern mit Sitz in einem Staat, der nicht 
dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angehört, ist in diesem Zusammenhang nicht zulässig.  
 
Die örtlich gewählten Anlageformen und die damit einhergehenden quantitativen und schuldnerbezogenen Be-
schränkungen zum Umfang des anzulegenden Kapitals können auf das Gesamtportfolio der Gemeinde bezogen 
werden. Im Rahmen von Kapitalanlagegeschäften können dabei dann vertretbare Risiken eingegangen werden, 
wenn diese mit den Grundsätzen der haushaltswirtschaftlichen Vorschriften sowie den örtlichen Anlagegrundsät-
zen vereinbar sind. Die möglichen Risiken einer Kapitalanlage müssen der Gemeinde bekannt sein. Sie müssen 
begrenzt werden und beherrschbar sein. Die Gemeinde muss ihre Entscheidungen zutreffend dokumentieren. 
 
 
2.2.3.5.2.3 Das Anlagemanagement 
 
Die Anlage von Kapital durch die Gemeinde hat mit der gebotenen Sachkenntnis und Sorgfalt zu erfolgen. Sie 
erfordert die Einrichtung und Ausgestaltung eines örtlichen Anlagemanagements unter Berücksichtigung der 
örtlichen Bedürfnisse. Der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Ablaufprozesses bei der Anlage von gemeind-
lichem Kapital dient auch der Erlass einer örtlichen Anlagerichtlinie. In dieser Richtlinie müssen mindestens die 
Rahmenbedingungen, die Anlageziele und Anlagegrundsätze der Gemeinde, die Anlageformen und die Anlage-
dauer sowie die Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse inhaltlich hinreichend bestimmt werden. Vor 
der Entscheidung über eine Kapitalanlage ist sicherzustellen, dass sachgerechte und ausreichende Kenntnisse 
über Sicherheit, Risiken und die Rentabilität bei der Gemeinde vorliegen. 
 
Die örtliche Richtlinie sollte zudem vorsehen, dass vor einer Kapitalanlage die dafür notwendigen qualitativen und 
quantitativen Informationen einzuholen sind und die gemeindliche Entscheidung im Vergleich mit anderen Anla-
gemöglichkeiten getroffen sowie dokumentieren wird. Sie sollte auch Bestimmungen darüber enthalten, wie und 
unter welcher Beteiligung auf sich wandelnde wirtschaftliche und rechtliche Bedingungen sowie Veränderungen 
auf den Finanz- und Immobilienmärkten, aber auch bei Schadensfällen oder sonstigen ungewöhnlichen Marksitu-
ationen, angemessen zu reagieren ist. Dazu sind ggf. weitere notwendige Sicherungsmaßnahmen, Verantwort-
lichkeiten und Entscheidungsbefugnisse, ggf. auch gesonderte Verfahrensabläufe, festzulegen. Die Richtlinie 
bedarf der Schriftform. Sie ist wegen ihrer Bedeutung für die örtliche Haushaltswirtschaft und für die wirtschaftli-
che Lage und Entwicklung der Gemeinde vor ihrem Erlass dem Rat der Gemeinde zur Zustimmung vorzulegen.  
 
 

callto:06122011
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2.2.3.5.2.4 Die Kontrolle und Überwachung 
 
Die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft durch die Gemeinde erfordert eine sachgerech-
te Kontrolle und Überwachung des angelegten gemeindlichen Kapitals. In die Überwachung sind daher nicht nur 
die Anlageformen einzubeziehen, sondern auch das eigene Anlagemanagement sowie auch die Tätigkeit beauf-
tragter Dritter sind zu überwachen. Die Gemeinde soll dazu die Kontrolle und Überwachung angepasst an die 
örtlichen Verhältnisse bestimmen und durchführen. Es ist dabei nicht ausreichend, eine solche Kontrolle und 
Überwachung nur einmal jährlich vorzunehmen.  
 
Die örtliche Richtlinie soll deshalb auch unterjährige Berichtspflichten vorsehen, die ggf. regelmäßig und anlass-
bezogen zu erfüllen sind. Dazu können z. B. auch besondere Anlässe beispielhaft benannt werden, bei denen 
auch der Rat der Gemeinde durch den Bürgermeister zu unterrichten ist (vgl. § 62 Absatz 4 GO NRW). Die örtli-
che Kontrolle und Überwachung schließt dabei ein, dass auch die Dokumentation der gemeindlichen Geschäfts-
vorfälle zur Anlage von Kapital sowie die Durchführung der „Kontrolle und Überwachung“ überprüft werden. 
 
 
2.2.3.5.3 Die Rückzahlung zu viel erhaltener Finanzmittel 
 
Die gemeindliche Finanzbuchhaltung soll in die Beurteilung, ob bei der Gemeinde vorhandene Zahlungsmittel 
nicht benötigt werden, auch die Finanzmittel einbeziehen, die nicht der Gemeinde zustehen. Solche Finanzmittel 
können bei der Gemeinde vorhanden sein, weil z. B. ein Schuldner bei der Gemeinde einen zu hohen Betrag 
eingezahlt hat, von Schuldnern mehrere Einzahlungen vorgenommen wurden oder trotz intensiver Bemühungen 
der Gemeinde der eingezahlte Betrag keinem gemeindlichen Geschäftsvorfall zuordenbar ist.  
 
Derartige örtliche Sachverhalte erfordern besondere Regelungen über die Behandlung solcher Finanzmittel durch 
die gemeindliche Finanzbuchhaltung. Dazu kann z. B. je nach Fallgestaltung die Pflicht zur sofortigen Rückzah-
lung, die Klärung des Zahlungsanlasses, aber ggf. auch die Vereinnahmung der Finanzmittel durch die Gemeinde 
gehören, wenn die Finanzmittel keinem Berechtigten zugeordnet werden können. Die Gemeinde sollte für solche 
Fälle die notwendigen Arbeitsschritte im Ablauf und im Umfang im vertretbaren Rahmen sowie unter Wirtschaft-
lichkeitsgesichtspunkten festlegen.  
 
 
2.2.3.6 Zu Nummer 3.6 (Aufnahme und Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung): 
 
Dem haushaltsrechtlichen Gebot, die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, kann die Gemeinde nur nachkommen, 
wenn es ihr ermöglicht wird, zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen ggf. auch Kredite zur Liquiditätssiche-
rung aufzunehmen (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW). Diese Kredite stellen für die Gemeinde kurzfristiges Fremdkapi-
tal dar, das von ihr in Form von einzelnen kurzfristigen Krediten aufgenommen oder als Überziehungs- oder Kon-
tokorrentkredit zur Verfügung gestellt wird. Als Begrenzung solcher Kredite ist im Rahmen der gemeindlichen 
Haushaltsplanung ein Höchstbetrag in der gemeindlichen Haushaltsatzung festzusetzen (vgl. § 78 Absatz 2 
Nummer 3 GO NRW). Der jahresbezogene Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung stellt dabei eine 
örtliche Schätzgröße aus den Erfahrungswerten der Gemeinde dar.  
 
Diese Ermächtigung in der Haushaltssatzung der Gemeinde beinhaltet dann das Recht, jeweils bei Bedarf inner-
halb des Haushaltsjahres die notwendigen Kredite zur Liquiditätssicherung im von Rat gesetzten Rahmen aufzu-
nehmen, der aber nicht überschritten werden darf. Die haushaltsrechtliche Zwecksetzung "Liquiditätssicherung" 
beinhaltet dabei, dass die Gemeinde zwar damit die notwendigen Auszahlungen leisten kann, die Vereinnahmung 
des Kreditbetrages ist aber nicht ergebniswirksam, sodass dadurch keine haushaltsmäßige Deckung erreicht 
werden kann. Die Gemeinde soll durch sachgerechte Festlegungen in der örtlichen Vorschrift die Leistung von 
Auszahlungen im notwendigen Umfang gewährleisten. Sie kann dazu z. B. auch Informationspflichten für alle 
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Organisationseinheiten der gemeindlichen Verwaltung sowie der Stellen einführen, die ihren Zahlungsverkehr 
durch die gemeindliche Zahlungsabwicklung erledigen lassen. 
 
 
2.2.3.7 Zu Nummer 3.7 (Fremde Finanzmittel): 
 
Die Gemeinde wickelt vielfach aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder freiwilliger Vereinbarungen auch Zahlungs-
geschäfte für andere Institutionen ab. Sie muss dabei dafür Sorge tragen, dass ihr aus der verwaltungsmäßigen 
Zahlungsabwicklung für Dritte keine unvertretbaren Aufwendungen entstehen. Die Grundsätze der ordnungsmä-
ßigen Buchführung erfordern, dass auch in solchen Fällen die örtliche Zahlungsabwicklung und der Nachweis 
darüber geregelt werden. Zu solchen Regelungen gehören z. B. Festlegungen, ob und in welcher Form die ge-
sonderten Nachweise für durchlaufende Finanzmittel zu führen sind. Die Gemeinde soll auch die von Dritten zur 
Verfügung gestellten Finanzmittel in die gemeindliche Finanzrechnung aufnehmen, soweit sich diese noch im 
Verfügungsbereich der Gemeinde befinden, z. B. in Form liquider Mittel auf gemeindlichen Bankkonten.  
 
 
2.2.3.8 Zu Nummer 3.8 (Liquiditätsverbund) 
 
Im Zusammenhang mit der gemeindlichen Liquiditätssicherung kann die Gemeinde auch einen Liquiditätsverbund 
mit ihren gemeindlichen Betrieben einrichten. Dazu bedarf es einer Abstimmung zwischen den Beteiligten über 
die Abwicklung der Finanzgeschäfte und die Übernahme von Verantwortlichkeiten sowie über die ggf. zu beauf-
tragende Bank. Ein Liquiditätsverbund erfordert zudem Regelungen über die eindeutige Zuordnung der beste-
henden Verbindlichkeiten und Forderungen zu den Beteiligten. Die Führung eines eigenständigen Verrechnungs-
kontos, z. B. durch die Gemeinde oder durch einen Betrieb, ist dabei unabdingbar. Die finanzwirtschaftliche Ver-
antwortung kann zudem nicht alleine von der Verwaltung der Gemeinde getragen werden.  
 
Im Rahmen eines Liquiditätsverbundes kann die Gemeinde aber auch als „Cashpool-Führer“ auftreten. Soweit 
dabei die Abwicklung der Geldgeschäfte über die Verwaltung der Gemeinde erfolgt, tritt die Gemeinde für die 
rechtlich selbstständigen Betriebe als „innere“ Bank auf. In diesen Fällen muss die Gemeinde dafür Sorge tragen, 
dass in ihrer Finanzbuchhaltung die Finanzgeschäfte aufgrund der „Cashpool-Führung“ von den eigenen haus-
haltsbezogenen Finanzgeschäften ausreichend abgegrenzt und buchungsmäßig getrennt verarbeitet werden. Sie 
muss zudem beachten, dass die von Dritten in den Cashpool eingebrachten Finanzmittel zwar Guthaben der 
Gemeinde darstellen, jedoch in gleicher Höhe auch Ansprüche der Dritten als Geldgeber gegenüber der Gemein-
de bestehen.  
 
In einem solchen Fall sind zum gemeindlichen Abschlussstichtag entsprechende Verbindlichkeiten in der ge-
meindlichen Bilanz zu passivieren. Sie kann entsprechend der Höhe der in den Verbund eingebrachten Finanz-
mittel auch Forderungen gegenüber dem Liquiditätsverbund bilanzieren, sofern die Gemeinde an einem Liquidi-
tätsverbund nur beteiligt ist. Die Beteiligung der Gemeinde an einem Liquiditätsverbund darf zudem nicht dazu 
führen, dass die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung oberhalb ihres eigenen haushaltsmäßigen Bedarfs 
bzw. der Festsetzung in der gemeindlichen Haushaltssatzung aufnimmt.  
 
 
2.2.4 Zu Nummer 4 (Sicherheit und Überwachung der Finanzbuchhaltung): 
 
2.2.4.1 Zu Nummer 4.1 (Verbot bestimmter Tätigkeiten in Personalunion): 
 
Die Sicherheitsgesichtspunkte für die gemeindliche Finanzbuchhaltung umfassen nicht nur fachliche Gegebenhei-
ten, sondern auch persönliche Verhältnisse der gemeindlichen Beschäftigten, z.B. in Form des Verwandtschafts-
verbots zwischen bestimmten Beschäftigten in der gemeindlichen Verwaltung. In diesem Sinne gilt z.B. das Ver-
wandtschaftsverbot in § 93 Absatz 5 GO NRW für den Verantwortlichen der Finanzbuchhaltung und seinen Stell-
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vertreter, weil diese Personen nicht nur Verantwortliche für die gemeindliche Buchführung, sondern gleichzeitig 
auch Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung der Gemeinde sind.  
 
Die Gemeinde muss entsprechende örtliche Regelungen schaffen, weil durch das Verwandtschaftsverbot insge-
samt gesehen mögliche Interessenkonflikte durch persönliche Bindungen von vornherein ausschließen sollen. 
Zudem ist zu beachten, dass das Verwandtschaftsverbot nicht nur bei einer Verbindung durch eine Ehe gilt, son-
dern auch auf diejenigen Beschäftigten Anwendung findet, die durch eine Lebenspartnerschaft nach dem Leben-
spartnerschaftsgesetz verbunden sind.  
 
 
2.2.4.2 Zu Nummer 4.2 (Sicherheitseinrichtungen): 
 
Die Festlegungen in der örtlichen Vorschrift sollen gewährleisten, dass von der Gemeinde die notwendigen Si-
cherheitseinrichtungen zum Schutz der Beschäftigten geschaffen und funktionsfähig gehalten werden. Dazu ist 
ggf. ein ausdrückliches Verbot festzulegen, dass gemeindliche Anlagen und Einrichtungen oder andere techni-
sche Hilfsmittel nicht unbefugt benutzt werden dürfen. Die gemeindlichen Sicherheitseinrichtungen müssen nicht 
die laufende Verwaltungstätigkeit umfassen, sondern die Gemeinde muss auch die notwendigen Vorkehrungen 
für eine dauerhafte Aufbewahrung von Wertgegenständen festlegen.  
 
 
2.2.4.3 Zu Nummer 4.3 (Aufsicht und Kontrolle über die Finanzbuchhaltung): 
 
Die Festlegung in der Vorschrift über die örtliche Aufsicht und Kontrolle soll sich nicht allein auf die gemeindliche 
Finanzbuchhaltung beziehen, sondern speziell auf die Einhaltung der Vorgaben für die örtliche Abwicklung der 
Buchführung und Zahlungsabwicklung der Gemeinde. Dabei sollen nicht nur die Grundsätze der Ordnungsmä-
ßigkeit ausreichende Beachtung finden, sondern auch die Grundsätze Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (vgl. § 
75 Absatz 1 GO NRW). Es sind aber auch die Zuständigkeit im Ablauf der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit 
und der Umfang der örtlichen Aufsicht und Kontrolle zu bestimmen, die im Einklang mit den Vorgaben nach § 31 
Absatz 4 GemHVO NRW stehen müssen. Die Aufsicht und Kontrolle über die Buchführung und die Zahlungsab-
wicklung der Gemeinde darf dabei nicht so einschränkend gestaltet werden, dass die Funktionalität der gemeind-
lichen Finanzbuchhaltung gefährdet wird. 
 
 
2.2.4.4 Zu Nummer 4.4 (Regelmäßige und unvermutete Prüfungen): 
 
Aus dem örtlichen Regelwerk der Gemeinde nach dieser Vorschrift muss erkennbar sein, ob die örtliche Rech-
nungsprüfung dauernd die Zahlungsabwicklung der Gemeinde überwacht (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 5 GO 
NRW). Sofern derartige Prüfungen nur unregelmäßig stattfinden, muss innerhalb des Haushaltsjahres mindes-
tens eine unvermutete Prüfung stattfinden. In Ausführung der Vorschrift des § 30 Absatz 5 GemHVO NRW muss 
daher festgelegt und gewährleistet werden, dass die Zahlungsabwicklung der Gemeinde mindestens einmal jähr-
lich unvermutet geprüft wird. Die Gemeinde soll dabei zum Ausdruck bringen, ob und ggf. wann, eine unvermute-
te Prüfung oder regelmäßige Prüfungen der gemeindlichen Zahlungsabwicklung aus Sicherheitsgesichtspunkten 
durchführen werden sollen.  
 
Derartige Prüfungen können aber auch durch Dritte, z. B. durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW, durchgeführt 
werden. In diesem Zusammenhang hat die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister im Rahmen ihrer Aufsicht 
über die Finanzbuchhaltung (vgl. § 31 Absatz 4 GemHVO NRW) nicht nur die grundsätzlichen Regelungen über 
die unvermutete Prüfung, sondern auch die Prüfungszeitpunkte zu bestimmen. Sie müssen dabei ggf. vergabe-
rechtliche Bedingungen beachten, weil die Prüfungsleistungen Dritter eine Dienstleistung für die Gemeinde dar-
stellen. Aus den Zwecken der unvermuteten Prüfungen heraus muss mit diesen Prüfungen ein Überraschungsef-
fekt für die gemeindliche Zahlungsabwicklung verbunden sein.  
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2.2.4.5 Zu Nummer 4.5 (Beteiligung der örtlichen Rechnungsprüfung): 
 
Die örtliche Rechnungsprüfung hat nach § 103 Absatz 1 Nummer 5 GO NRW die gesetzliche Aufgabe, eine dau-
ernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde vorzunehmen. Diese örtliche Pflichtaufgabe ist aus 
Sicherheitsgesichtspunkten heraus grundsätzlich notwendig. Es ist jedoch nicht ausreichend, nur einmal jährlich 
die Zahlungsabwicklung der Gemeinde zu prüfen. Als unabhängige Stelle ist die örtliche Rechnungsprüfung aber 
auch gut geeignet, die gesetzliche Aufgabe „laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung“ zu erledi-
gen (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 4 GO NRW). Die Festlegung in der örtlichen Vorschrift soll daher die Erledi-
gung dieser Aufgaben durch die örtliche Rechnungsprüfung sicherstellen. 
 
 
2.2.4.6 Zu Nummer 4.6 (Beteiligung des Kämmerers): 
 
Die Regelung in Absatz 4 der Vorschrift bestimmt die Zuständigkeit für die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung 
und ordnet diese der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister zu. Diese Verantwortlichen können ihre Aufsichts-
pflichten aber auch Dritten übertragen. Es wird deshalb z.B. in der Vorschrift ausdrücklich bestimmt „Ist eine 
Kämmerin oder ein Kämmerer bestellt, so hat sie oder er die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung“ inne.  
 
Mit dieser Regelung wird vorgegeben, dass abweichend von Satz 1 die Kämmerin oder der Kämmerer die Auf-
sicht über die gemeindliche Finanzbuchhaltung innehat, wenn sie bestellt worden sind. In diesen Fällen ist die 
Ergänzung der Zuständigkeitsregelung wichtig, denn es muss klargestellt sein, dass der Kämmerer der Gemein-
de nicht die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung innehaben kann, wenn er gleichzeitig der Leiter der gemeindli-
chen Finanzbuchhaltung ist. Die Ausfüllung dieser gesetzlichen Zuständigkeitsregelung muss im örtlichen Rege-
lungswerk der Gemeinde enthalten sein.  
 
 
2.2.5 Zu Nummer 5 (Verwahrung und Aufbewahrung): 
 
2.2.5.1 Die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen  
 
Aus Sicherheitsgründen sowie für Auskunfts- und Prüfungszwecke muss sichergestellt sein, dass die haushalts-
wirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde innerhalb der verbindlichen Aufbewahrungsfristen in unveränderter 
Form lesbar gemacht werden können. Entsprechend den Festlegungen in dieser Vorschrift sind deshalb örtliche 
Regelungen über die Aufbewahrung der gemeindlichen Unterlagen hinsichtlich Ort und Zeit sowie der Nutzung 
des archivierten Gutes zu treffen. Eine Richtlinie könnte die örtlichen Tatbestände regeln (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Regelungssachverhalte für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 

 
 
-   Welche gemeindlichen Geschäftsunterlagen sind aufbewahrungspflichtig? 
 
 
-   In welcher Form sind die gemeindlichen Geschäftsunterlagen aufzubewahren? 
 
 
-   Nach welchen Ordnungskriterien ist zu archivieren? 
 
 
-   Die Form der Kennzeichnung aufbewahrungspflichtiger Geschäftsunterlagen. 
 
 
-   Die Berechtigung zum Empfang archivierter Geschäftsunterlagen. 
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Die Regelungssachverhalte für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 

 
 
-   Die Sicherung der Rückgabe der archivierten Geschäftsunterlagen. 
 
 
-   Die Freigabe zur Vernichtung archivierter Geschäftsunterlagen. 
 
 

       -   Die verantwortlichen Zuständigkeiten. 
 
Abbildung 459 „Die Regelungssachverhalte für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen“ 

 
Die örtlichen Richtlinien dienen dabei u.a. der Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Aufbewahrung der 
haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde. Sie soll auch dazu beitragen, dass die Programme und Pro-
grammdokumentationen aus der automatischen Datenverarbeitung, sofern sie für die Lesbarkeit der gemeindli-
chen Unterlagen in dieser Zeit benötigt werden, ordnungsgemäß aufbewahrt werden. Für die Gemeinde bietet es 
sich in diesem Zusammenhang an, ihrer Richtlinie eine Übersicht beizufügen, mit der ein Überblick über die ein-
zuhaltenden Aufbewahrungsfristen bezogen auf die betreffenden haushaltswirtschaftlichen Unterlagen gegeben 
wird. In einer solchen Übersicht wäre dann z.B. zu jeder möglichen Belegart bei der Gemeinde eine Aufbewah-
rungsfrist festzusetzen. 
 
 
2.2.5.2 Die Verwahrung von Wertgegenständen 
 
Die Gemeinde soll auch örtliche Vorgaben über die Annahme und die Aufbewahrung von Wertgegenständen 
sowie deren Ausgabe am Ende der Aufbewahrungszeit einschließlich eines Nachweises über die Aufbewahrung 
gemachen. Die örtlichen Regelungen haben dabei auch Vorgaben über die Verwaltung der Wertgegenstände 
bzw. die verwaltungsmäßigen Zuständigkeiten zu enthalten. Es dürfte z. B. zu regeln sein, wer entscheidungsbe-
fugt ist, ob und welche Wertgegenstände verwahrt werden sollen, auf welche Art und Weise eine sichere Aufbe-
wahrung gewährleistet ist.  
 
In solchen Fällen ist zu klären, welche Einzelangaben in den Nachweis zur Aufbewahrung enthalten sein müssen, 
damit sich nicht nur die Entgegennahme von Wertgegenständen und deren Aufbewahrungsort, sondern auch 
deren Herausgabe sich noch nachträglich feststellen und nachvollziehen lässt. In diesem Zusammenhang ist zu 
beachten, dass neben den gemeindlichen Wertgegenständen, die wegen des gemeindlichen Verwaltungshan-
delns aufzubewahren sind, z. B. Personalausweise, Pässe usw., auch Wertgegenstände zur Verwahrung in Be-
tracht kommen, die von Dritten als Sicherheit gegenüber der Gemeinde hinterlegt werden und daher ggf. nur 
vorübergehend durch die Gemeinde aufzubewahren sind.  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Weitere Aufgaben der Zahlungsabwicklung): 
 
In der gemeindlichen Zahlungsabwicklung als Aufgabenbereich der Finanzbuchhaltung liegen vielfach zahlreiche 
Informationen über die gemeindlichen Schuldner vor, denn diesem Aufgabenbereich obliegen regelmäßig das 
Mahnwesen und die Zwangsvollstreckung der Gemeinde (vgl. § 30 Absatz 1 Satz 3 GemHVO NRW). Dieser 
Aufgabenbereich stellt daher einen umfassenden Tätigkeitsbereich in Bezug auf die Durchsetzung, die notwendi-
ge Überwachung sowie Kontrollen gemeindlicher Ansprüche dar. Die Beschäftigten können ggf. besser dazu 
beitragen, dass die gemeindlichen Ansprüche vollständig erfasst, rechtzeitig geltend gemacht und im Rahmen der 
Vollstreckung eingezogen werden (vgl. § 23 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
Die im Aufgabenbereich „Zahlungsabwicklung“ tätigen gemeindlichen Beschäftigten können aufgrund dessen 
auch mit der Entscheidung über eine Stundung oder eine Niederschlagung oder eines Erlasses von gemeindli-
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chen Ansprüchen beauftragt werden. Die Gemeinde muss jedoch vor einer Beauftragung prüfen, ob eine solche 
Aufgabenübertragung der Verwaltungsvereinfachung dient und eine ordnungsgemäße Erledigung gewährleistet 
ist. Soweit diese Voraussetzungen erfüllt werden, kann die Gemeinde eigenverantwortlich entscheiden, ob sie 
diesen Beschäftigten in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung auch die Entscheidung über eine Stundung, Nie-
derschlagung oder den Erlass von gemeindlichen Ansprüchen überträgt.  
 
Bei einer solchen Beauftragung gemeindlicher Beschäftigter bedarf es aber notwendiger Weise einer besonderen 
Aufsicht im Sinne des Absatzes 4 der Vorschrift, weil im Rahmen der zusammengefassten Aufgabenerledigung 
auf eine personelle Trennung nach dem Prinzip des § 30 Absatz 3 GemHVO NRW verzichtet wird. Wegen der 
sachlichen Nähe der Aufgaben und die vorliegenden Kenntnisse über die Sachverhalte bei den einzelnen 
Schuldnern der Gemeinde ist die Regelung jedoch als zweckmäßig und angemessen anzusehen.  
 
 
4. Zu Absatz 4 (Aufsicht über die Finanzbuchhaltung):  
 
4.1 Zu Satz 1 (Aufsicht als Aufgabe des Bürgermeisters): 
 
Die Zuständigkeit für die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung obliegt der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeis-
ter als Verantwortliche in der Gemeinde. Diese Aufgabe steht dabei im Zusammenhang mit der Gesamtverant-
wortung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs 
der gesamten Verwaltung. Daraus leitet sich deren Pflicht zur Überwachung der Finanzbuchhaltung wie auch der 
anderen Dienststellen der gemeindlichen Verwaltung ab (vgl. § 62 Absatz 1 Satz 2 GO NRW).  
 
Dieser Bestimmung steht dabei nicht entgegen, dass die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhal-
tung und die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung gesetzliche Aufgaben der örtlichen Rechnungsprü-
fung der Gemeinde sind (vgl. § 103 Absatz 1 Nummern 4 und 5 GO NRW). In beiden Fällen handelt es sich um 
rechtliche Pflichten zur Kontrolle und Überwachung der Verwaltungstätigkeiten, die getrennt voneinander zu be-
trachten und zu bewerten sind. Beide haushaltsrechtliche Zuordnungen wirken zusammen und können zusam-
mengeführt werden, denn die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann sich zur Durchführung seiner Aufsicht 
auch der örtlichen Rechnungsprüfung bedienen. Er kann dieser Stelle eigene Prüfungsaufträge erteilen, bei de-
nen die Aufsichtspflichten dann aufgrund der Beauftragung jedoch nicht eingeschränkt werden.  
 
 
4.2 Zu Satz 2 (Delegation der Aufsicht): 
 
Nach der Vorschrift kann die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Aufsicht über die gemeindliche Finanz-
buchhaltung einer Beigeordneten oder einem Beigeordneten oder einer oder einem sonstigen Beschäftigten 
übertragen, der oder dem nicht die Abwicklung von Zahlungen in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung obliegt. 
Wegen der unterschiedlichen Größe und Organisation der Gemeinde ist es sachgerecht, die Aufsicht über die 
gemeindliche Finanzbuchhaltung auch delegieren zu können. In solchen Fällen ist jedoch zu beachten, dass nur 
dann einer Beigeordneten oder einem Beigeordneten oder einer oder einem sonstigen Beschäftigten die Aufsicht 
übertragen werden kann, wenn in der Gemeinde keine Kämmerin oder kein Kämmerer bestellt worden ist. Nach 
der Vorschrift haben dann diese Personen die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung der Gemeinde. 
 
 
4.3 Zu Satz 3 (Aufsicht als Aufgabe des Kämmerers): 
 
4.3.1 Zuständigkeiten bei einer Bestellung des Kämmerers 
 
Die Aufsicht über die gemeindliche Finanzbuchhaltung obliegt der Kämmerin oder dem Kämmerer, wenn sie oder 
er für die Ausübung dieser finanzwirtschaftlichen Funktion bestellt worden ist. Die Vorschrift enthält ausdrücklich 
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diese Regelung, weil ansonsten der die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister gesetzlich die Aufsicht innehat. 
Durch die benannten gesetzlichen Zuständigkeitsregelungen für den Bürgermeister (in Satz 1) und den Kämme-
rer (in Satz 3) wird die Aufgabe der Aufsicht über die gemeindliche Finanzbuchhaltung als eine organgleiche 
Handlung bewertet, die nicht einem beauftragten Kämmerer zusteht.  
 
Die Aufsicht über die gemeindliche Finanzbuchhaltung kann daher auch von einer oder einem Beigeordneten 
ausgeübt werden, die oder der nach § 71 Absatz 4 GO NRW zur Kämmerin oder zum Kämmerer bestellt worden 
ist. Nach § 71 Absatz 4 GO NRW besteht für die kreisfreien Städte die Verpflichtung, einen Beigeordneten als 
Stadtkämmerer zu bestellen. Ist ein Kämmerer bestellt, hat dieser die Zuständigkeit und das Recht, alle Aufgaben 
durchzuführen, die ihm durch die Gemeindeordnung und die Gemeindehaushaltsverordnung zugewiesen sind.  
 
 
4.3.2 Keine Aufsichtsbefugnis des Kämmerers 
 
4.3.2.1 Aufsichtsbefugnisse nicht bei einer Beauftragung  
 
In den kreisangehörigen Gemeinden kann ein Kämmerer bestellt oder beauftragt werden. Ist in einer Gemeinde 
der Kämmerer vom Bürgermeister beauftragt worden, kann dieser Kämmerer, bedingt durch die in der Vorschrift 
enthaltene Vorgabe der Bestellung, nicht die Aufsicht über die gemeindliche Finanzbuchhaltung ausüben. Diese 
Aufsicht steht nur einer bestellten Kämmerin oder einem bestellten Kämmerer zu. Es ist haushaltsrechtlich gese-
hen sachgerecht und vertretbar wie bei der Ausübung von finanzwirksamen Rechten, z. B. beim Erlass einer 
Haushaltssperre nach § 24 GemHVO NRW, eine qualitative Unterscheidung bei der Aufsicht über die gemeindli-
che Finanzbuchhaltung zu machen und bei beauftragten Kämmerern nur den Bürgermeister die organgleichen 
Rechte ausüben zu lassen. 
 
Die Tätigkeit und Verantwortlichkeit des Kämmerers im Rahmen einer Beauftragung durch den Bürgermeister 
kann aber für das sonstige haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde ausreichend sein. Daher ist die Be-
stellung oder die Beauftragung einer Kämmerin oder eines Kämmerers immer unter örtlichen Gesichtspunkten 
und Bedürfnissen abzuwägen. Die Entscheidung des Bürgermeisters darüber ist dem Rat zur Kenntnis zu geben. 
 
 
4.3.2.2 Aufsichtsbefugnisse nicht als Verantwortlicher der Finanzbuchhaltung 
 
Im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeitsregelung wird klargestellt, dass der Kämmerer dann nicht die Aufsicht 
über die Finanzbuchhaltung der Gemeinde innehaben kann, wenn er als Leiter der gemeindliche Finanzbuchhal-
tung tätig und damit für die Finanzbuchhaltung der Gemeinde verantwortlich ist (vgl. § 93 Absatz 2 GO NRW). Die 
Befugnis des Leisters der gemeindlichen Finanzbuchhaltung, einzelne sachbezogene Verantwortlichkeiten inner-
halb dieses Aufgabenbereiches festzulegen, bleibt dabei unberührt.  
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Fünfter Abschnitt 
 

Vermögen und Schulden   
1. Allgemeines 
 
Die haushaltsrechtlich vorgesehene Vermögenserfassung und Vermögensbewertung sowie die Erfassung der 
Schulden bzw. der Verpflichtungen durch die Gemeinde zum jährlichen Abschlussstichtag (31. Dezember) bilden 
die Grundlage für die zu diesem Stichtag aufzustellende gemeindliche Bilanz. In Übereinstimmung mit dem IMK-
Beschluss der Länder vom 21.11.2003 ist festgelegt worden, dass im gemeindlichen „Dauerbetrieb“ der Bewer-
tung der Vermögensgegenstände (Zugangsbewertung) die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde zu 
legen sind (vgl. § 91 Absatz 2 Nummer 1 GO NRW). Auf der Grundlage des Anschaffungskostenprinzips werden 
die von der Gemeinde einzuhaltenden Rahmenbedingungen durch die Vorschriften dieses Abschnitts der Ge-
meindehaushaltsverordnung näher bestimmt. Zu den Vorgaben gehören auch die nachfolgend aufgezeigten 
Grundprinzipien (vgl. Abbildung).  
 

 
Die gemeindlichen Grundprinzipien 

 
 

VORGABEN 
 

INHALTE 

Vorsichtsprinzip 

 
Das Vorsichtsprinzip beinhaltet i.d.R. als Hauptziel die 
Wahrung der Gläubigerinteressen, sodass sich die Ge-
meinde als Bilanzierende im Zweifel tendenziell eher 
schlechter als zu gut darstellen kann. Im Sinne des öffent-
lichen Rechnungswesens der Gemeinden muss das Vor-
sichtsprinzip ggf. unter Berücksichtigung der gemeindli-
chen Erfordernisse relativiert werden. Bei der Darstellung 
der gemeindlichen Vermögenslage gilt es, nicht nur die 
Aufgabenerfüllung der Gemeinde in den Vordergrund zu 
stellen, sondern auch die Interessen des Rates, der Bür-
gerinnen und Bürger sowie der Gläubiger und der Ge-
schäftspartner der Gemeinde zu berücksichtigen. Das 
Prinzip ist durch § 32 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO NRW 
näher bestimmt. 
 

Realisationsprinzip 

 
Die Kapitalerhaltung in Gestalt des Realisationsprinzips 
findet auch im NKF ihre Anwendung. Die Gemeinde darf 
entstehende Gewinne nicht dann schon in Ansatz bringen, 
wenn ihr Eintritt vorhersehbar ist, sondern erst nach ihrer 
Realisierung. Dieses Realisationsprinzip hat einen Bezug 
zu den gemeindlichen Erträgen. Es hat die Aufgabe, die 
vorzeitige Berücksichtigung möglicher zukünftiger Gewin-
ne zu verhindern. Wegen der im Realisationsprinzip ent-
haltenen Zeitbestimmung (nach Realisierung) darf die 
Gemeinde nur die Gewinne in ihrer Bilanz berücksichtigen, 
die am Abschlussstichtag bereits realisiert worden sind. 
Sie darf somit auch nur gemeindliche Forderungen anset-
zen, die durch Ansprüche der Gemeinde vor dem Ab-
schlussstichtag begründet worden sind. Das Prinzip ist 
durch § 32 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO NRW näher 
bestimmt. 
 

Imparitätsprinzip 

 
Nach der Vorschrift wird von der Gemeinde verlangt, aus 
Vorsichtsgründen vorhersehbare Verluste bereits vor ihrer 
Realisierung zu berücksichtigen (Imparitätsprinzip) und als 
Aufwendungen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu 
erfassen. Dieses Prinzip führt zum zeitlichen Vorziehen 
von Aufwendungen bzw. zur Vorwegnahme künftiger 
Aufwendungen. Die Gemeinde muss nach den in diesem 
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Die gemeindlichen Grundprinzipien 

 
 

VORGABEN 
 

INHALTE 
Prinzip enthaltenen Bedingungen alle vorhersehbaren 
Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag ent-
standen sind bzw. bei denen eine hohe Eintrittswahr-
scheinlichkeit besteht, in ihrer Bilanz berücksichtigen. 
Diese Vorgabe gilt grundsätzlich auch dann, wenn die 
Risiken und Verluste erst nach dem Abschlussstichtag, 
aber innerhalb der Frist zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses bekannt geworden sind. Das Prinzip ist durch § 
32 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO NRW näher bestimmt. 
 

Wertaufhellungsprinzip 

 
Das Prinzip der Wertaufhellung lässt zu, dass neue Infor-
mationen zur Haushaltswirtschaft der Gemeinde, die im 
Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Haushalts-
jahres und dem gesetzlich bestimmten letzten Tag der 
Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses für das 
abgelaufene Haushaltsjahr (31. März des Folgejahres) der 
Gemeinde bekannt werden, dann von den Verantwortli-
chen in der Gemeinde (Rat und Verwaltungsvorstand) 
berücksichtigt werden dürfen, wenn sie sich auf Gegeben-
heiten im abgelaufenen Haushaltsjahr (vor dem Ab-
schlussstichtag) beziehen (wertaufhellende Informatio-
nen). Derartige Tatsachen beeinflussen nicht den Wert, 
sondern zeigen die gemeindlichen Verhältnisse zum Ab-
schlussstichtag so, wie diese objektiv zu diesem Zeitpunkt 
waren. Das Prinzip ist durch § 32 Absatz 1 Nummer 3 
näher bestimmt. 
 

Höchstwertprinzip 

 
Nach dem Höchstwertprinzip hat die Gemeinde ihre Ver-
pflichtungen mit dem zum Abschlussstichtag bestehenden 
Höchstwert in ihrer Bilanz anzusetzen. Falls zu diesem 
Zeitpunkt zwei unterschiedliche Werte für den Ansatz in 
der gemeindlichen Bilanz bestehen, z.B. dass der Zeitwert 
einer gemeindlichen Verbindlichkeit über dem Nennwert 
liegt, ist der höhere Wert anzusetzen. Dem Ansatz eines 
niedrigeren Wertes würde das Realisationsprinzip entge-
genstehen. 
 

Niederstwertprinzip 

 
Im NKF gilt bei der Bewertung des Vermögens der Ge-
meinde das Niederstwertprinzip. Es dient der Vorwegnah-
me von Verlusten, die beim Abgang der gemeindlichen 
Vermögensgegenstände erwartet werden, sodass bei der 
Bewertung der Vermögensgegenstände vielfach von dem 
erzielbaren Veräußerungserlös ausgegangen wird. Es 
besagt, dass die Vermögensgegenstände höchstens mit 
den Anschaffungskosten oder Herstellungskosten, ver-
mindert um Abschreibungen, in der gemeindlichen Bilanz 
anzusetzen sind (Bewertungsobergrenze). Soweit unter-
schiedliche Werte bestehen, ist der niedrigste Wert für den 
Ansatz in der gemeindlichen Bilanz auszuwählen. Dabei 
bestehen zwei Formen: 
 
Das gemilderte Niederstwertprinzip betrifft das gemeindli-
che Anlagevermögen. Die Gemeinde hat dabei selbst über 
die Dauerhaftigkeit einer Wertminderung zu entscheiden. 
Sofern eine dauerhafte Wertminderung festgestellt wird, ist 
auf den niedrigeren Wert und nicht auf die fortgeführten 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzuschreiben.  
 
Das strenge Niederstwertprinzip betrifft das gemeindliche 
Umlaufvermögen. Es besteht ein Abschreibungsgebot für 
die Gemeinde. Sie muss bei Vermögensgegenständen 
des Umlaufvermögens außerplanmäßige Abschreibungen 
vornehmen, wenn diesen Vermögensgegenständen am 
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Die gemeindlichen Grundprinzipien 

 
 

VORGABEN 
 

INHALTE 
Abschlussstichtag ein niedriger Wert als der Buchwert 
beizulegen ist. 
 

Anschaffungskostenprinzip 

 
Die Anschaffungskosten oder Herstellungskosten für 
gemeindliche Vermögensgegenstände bilden die Ober-
grenze für den Wertansatz in der gemeindlichen Bilanz. 
Die Gemeinde hat ihre Vermögensgegenstände höchstens 
mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermin-
dert um die planmäßigen und außerplanmäßigen Ab-
schreibungen, in ihrer Bilanz anzusetzen (Anschaffungs-
kostenprinzip). Dieses Wertprinzip kann dazu führen, dass 
stille Reserven entstehen. Das Prinzip ist durch die Vor-
schriften des § 91 Absatz 2 Nummer 1 GO NRW und des 
§ 35 Absatz 1 Satz 1 GemHVO NRW näher bestimmt. 
 

Abbildung 460 „Die gemeindlichen Grundprinzipien“ 
 
Dieser Abschnitt enthält im notwendigen Umfang die allgemeinen Bewertungsanforderungen und die Vorschriften 
über die Wertansätze für Vermögensgegenstände und Schulden in der gemeindlichen Bilanz. Außerdem werden 
Bewertungsvereinfachungsverfahren bestimmt, die im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses zur Be-
stimmung des bilanziellen Ansatzes des Vermögens und der Schulden von der Gemeinde in Anspruch genom-
men werden können. Der Abschnitt enthält aber auch die erforderlichen Vorgaben und Grundsätze, nach denen 
die Gemeinde ihre abnutzbaren Vermögensgegenstände abschreiben soll und nach denen sie die notwendigen 
Rückstellungen zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen bilden und bemessen muss.  
 
 
2. Die gemeindliche Bilanz als Vermögensrechnung 
 
2.1 Allgemeine Zwecke  
 
Das gemeindliche Vermögen dient der Erfüllung aller Aufgaben der Gemeinde. Die Gemeinde hat deshalb ihre 
Vermögensgegenstände so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben und sie handelt zugleich in 
Verantwortung für die zukünftigen Generationen (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 und § 10 GO NRW). Zum Vermögen 
der Gemeinde im haushaltsrechtlichen Sinn ist die Gesamtheit aller Sachen und Rechte zu zählen, die der Ge-
meinde als rechtlichen Eigentümer gehören oder zustehen oder deren wirtschaftlicher Eigentümer sie ist. Die 
Gemeinde hat dabei aufgrund ausdrücklicher Vorschriften ggf. Vermögensgegenstände gesondert zu behandeln, 
z. B. das gemeindliche Sondervermögen (vgl. § 97 GO NRW). Das gemeindliche Haushaltsrecht orientiert sich 
dabei am kaufmännischen Begriff des Vermögensgegenstandes, für den es bisher keine gesetzliche Definition 
und keine einheitliche Begriffsbestimmung gibt.  
 
Die Gemeinde hat im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft und zur Sicherung der gemeindlichen Aufgaben die 
Pflicht, das gemeindliche Vermögen ordnungsgemäß zu verwalten, die Werterhaltung und den Substanzverzehr 
sowie die Auswirkungen auf die jährliche Haushaltswirtschaft nachzuweisen. Vor diesem Hintergrund schreibt das 
Haushaltsrecht für die Gemeinden für den gemeindlichen Jahresabschluss eine Bilanz als umfassende Vermö-
gensrechnung vor. Darin wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen unterschieden, sodass die Ge-
meinde ihre Vermögensgegenstände zweckbezogen im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung beurteilen 
und bewerten muss. Zum gemeindlichen Anlagevermögen zählen Vermögensgegenstände, die von der Gemein-
de nicht nur vorübergehend für ihre Aufgabenerfüllung gehalten werden, sondern dazu bestimmt sind, dauernd 
dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde zu dienen.  
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Für diese Zwecksetzung stellt der Wert eines Vermögensgegenstandes kein Abgrenzungskriterium dar. Die Ge-
meinde muss zudem wirtschaftlicher Eigentümer dieser Vermögensgegenstände sein. Die wirtschaftliche Zweck-
bestimmung durch die Gemeinde, dass der einzelne Vermögensgegenstand zum Verbrauch bestimmt ist, führt 
dazu, diesen dem gemeindlichen Umlaufvermögen zuzuordnen. So sind auch Grundstücke, die zum Zwecke der 
Veräußerung von der Gemeinde gehalten werden, dem Umlaufvermögen zuzuordnen, auch wenn sie aufgrund 
ihrer Eigenart dem gemeindlichen Anlagevermögen zuzurechnen wären. Die gemeindliche Bilanz zeigt im Rah-
men des Jahresabschlusses der Gemeinde insbesondere den Stand der Vermögens- und Schuldenlage der 
Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsjahres als Abschlussstichtag (vgl. § 95 Absatz 1 GO NRW).  
 
In diesem Zusammenhang hat die gemeindliche Bilanz unterschiedliche Funktionen zu erfüllen. Im Rahmen der 
Informationsfunktion dient die Bilanz der Gemeinde aber auch den Adressaten des gemeindlichen Jahresab-
schlusses. Sie kann dabei als Grundlage für die Kontrolle der gemeindlichen Verwaltung, für die gemeindliche 
Haushaltsplanung und die Beurteilung der wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Gemeinde genutzt werden, z. 
B. im Rahmen einer Bilanzanalyse und durch Bilanzvergleiche. Mit ihrer Rechenschaftsfunktion, der Dokumenta-
tionsfunktion, der Sicherungsfunktion und der Ermittlungsfunktion dient die gemeindliche Bilanz zudem als Grund-
lage für den Nachweis der Ergebnisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr. Sie 
informiert dabei über die gemeindliche Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie über den Stand der 
wirtschaftlichen Lage der Gemeinde. 
 
 
2.2 Allgemeine Merkmale 
 
Im Rahmen des Jahresabschlusses der Gemeinde entsteht die gemeindliche Bilanz aus der Geschäftstätigkeit 
der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr. Sie bildet den aktuellen Stand der Vermögens- und Schuldenlage 
der Gemeinde zum Abschlussstichtag ab. Die Bilanz der Gemeinde hat jedoch keinen Selbstzweck. Sie soll viel-
mehr bestimmten Anforderungen im gemeindlichen Bereich genügen und ist darauf ausgerichtet, das gemeindli-
che Vermögen und die Schulden mit ihrer Werthaltigkeit stichtagsbezogen und entsprechend den tatsächlichen 
Verhältnissen bei der Gemeinde aufzuzeigen. Die gemeindliche Bilanz wird daher durch besondere Merkmale im 
Sinne ihrer Aufgaben gekennzeichnet (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Merkmale der gemeindlichen Bilanz 

 
 

MERKMAL 
 

INHALTE 

Haushaltswirtschaftlicher 
Zweck 

 
Darstellung von Informationen für die Adressaten des 
gemeindlichen Jahresabschlusses 
 

Haushaltswirtschaftliches 
Instrument 

 
Gemeindliche Vermögensrechnung zur Dokumentation der 
Vermögensgegenstände und der Schulden der Gemeinde 
sowie des Jahresergebnisses i.V.m. der gemeindlichen 
Ergebnisrechnung und der Liquidität der Gemeinde i.V.m. 
der gemeindlichen Finanzrechnung 
 

Haushaltswirtschaftliches 
Ergebnis 

 
Darstellung des Jahresergebnisses der Gemeinde als 
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüber-
schuss oder Jahresfehlbetrag) 
 

Grundlagen  
der 

Bilanzierung und Bewertung 

 
- Anwendung des Grundsatzes der Einzelbewertung 

(nach Substanz oder Ertrag) 
- Anwendung des Vorsichtsprinzips (einschließlich des 

Realisationsprinzips und des Imparitätsprinzips 
- Anwendung des Anschaffungswertprinzips bei Ver-

mögenswerten 
- Ansatz von Rückstellungen als im Haushaltsjahr 
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Die Merkmale der gemeindlichen Bilanz 

 
 

MERKMAL 
 

INHALTE 
entstandener Verpflichtungsaufwand 

- Ansatz von Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungs-
betrag 

- Anwendung des Prinzips der Jährlichkeit und der 
Periodenabgrenzung (Haushaltsjahr) 

 

Haushaltswirtschaftliche 
Zielsetzungen 

 
Nachweis einer ausreichenden Sicherung der gemeindli-
chen Aufgabenerfüllung und einer wirtschaftlichen, effi-
zienten und sparsamen Haushaltsführung 
 

Abbildung 461 „Die Merkmale der gemeindlichen Bilanz“ 
 
Mit solchen Bilanzmerkmalen lässt sich die gemeindliche Bilanz in die Haushaltswirtschaft der Gemeinde einord-
nen und für Zwecke der gemeindlichen Steuerung nutzen. Bei der Gemeinde muss eine örtliche Konzeption be-
stehen, aufgrund derer die Informationen und Zwecke der gemeindlichen Bilanz passgenau mit der gemeindli-
chen Aufgabenerfüllung verknüpft werden können. Die theoretischen Modelle und Theorien sollen es dabei er-
möglichen, sachziel- und adressatenbezogen zu einem ökonomischen Handeln in der gemeindlichen Haushalts-
wirtschaft zukommen. Der Grundsatz der Generationengerechtigkeit ist unter Beachtung der verfügbaren Res-
sourcen und deren Wirkungen in das gemeindliche Handeln einzubeziehen. 
 
 
3. Die Vorschriften zum gemeindlichen Vermögen und zu den Schulden 
 
3.1 Die Gesamtübersicht über die Vorschriften 
 
Der fünfte Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung enthält zu vielen gemeindlichen Sachverhalten, die bei 
der Bilanzierung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden der Gemeinde vorliegen oder entstehen kön-
nen, gesonderte Vorschriften. Diese Bestimmungen beruhen auf der Ermächtigungsgrundlage des § 133 Absatz 
1 GO NRW. Durch diese Vorschrift wird das Innenministerium ermächtigt, in einer Rechtsverordnung zur Durch-
führung der Gemeindeordnung die notwendigen haushaltswirtschaftlichen Regelungen im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium zu treffen. Es können dabei insbesondere Bestimmungen zur Bewertung und zur Fortschrei-
bung der Vermögensgegenstände und der Schulden, zum Inhalt und Umfang von Abschreibungen sowie zur 
Bildung von Rückstellungen getroffen werden. Auf dieser Grundlage sind die folgenden Vorschriften erarbeitet 
worden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Vorschriften im 5. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung  

 

Fünfter Abschnitt 
Vermögen und Schulden 

 
§ 32 Allgemeine Bewertungsanforderungen 
§ 33 Wertansätze für Vermögensgegenstände  
§ 34 Bewertungsvereinfachungsverfahren 
§ 35 Abschreibungen 
§ 36 Rückstellungen 
 

Abbildung 462 „Die Vorschriften im 5. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung“  
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3.2 Die Vorschriften im Einzelnen 
 
Der fünfte Abschnitt der Gemeindhaushaltsverordnung enthält zum gemeindlichen Vermögen und zu den Schul-
den der Gemeinde im Einzelnen folgende Vorschriften: 
 
- § 32 Allgemeine Bewertungsanforderungen 

Die Gemeinde hat am Ende eines jeden Haushaltsjahres ihr Vermögen und ihre Schulden zu ermitteln und 
einen Jahresabschluss aufzustellen (vgl. § 95 GO NRW). Maßgebend dafür sind die objektiven Verhältnisse 
am Abschlussstichtag. Die Gemeinde muss bezogen auf diesen Zeitpunkt den Wert festlegen, zu dem in ih-
rer Bilanz der einzelne Vermögensgegenstand zu aktivieren und die einzelne Schuld zu passivieren ist. Für 
einen Ansatz in der gemeindlichen Bilanz müssen dabei die Voraussetzungen für eine abstrakte und für eine 
konkrete Bilanzierungsfähigkeit erfüllt sein.  
 
Entsprechend sind die einzelnen Geschäftsvorfälle des abgelaufenen Haushaltsjahres im Rahmen der Auf-
stellung des gemeindlichen Jahresabschlusses von der Gemeinde zu prüfen. Für die gemeindliche Bilanzie-
rung ist festzustellen, ob die gemeindlichen Geschäftsvorfälle die Erfordernisse für eine Bilanzierung von 
Vermögen oder Schulden der Gemeinde erfüllen und ob und wie sich diese auf die Bilanzierung auswirken. 
Dazu dienen die in dieser Vorschrift enthaltenen und ausdrücklich im Einzelnen benannten allgemeinen Be-
wertungsanforderungen. Sie sind ein wichtiger Teil der durch haushaltsrechtliche Vorschriften umgesetzten 
Ziele, Grundsätze und Zwecke des NKF. 
 

- § 33 Wertansätze für Vermögensgegenstände 
Das gemeindliche Vermögen dient der Erfüllung aller Aufgaben der Gemeinde. Die Gemeinde hat deshalb ih-
re Vermögensgegenstände so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben (vgl. § 10 GO 
NRW) und sie handelt zugleich in Verantwortung für die zukünftigen Generationen (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 
GO NRW). Das gemeindliche Haushaltsrecht schreibt deshalb für den Jahresabschluss der Gemeinde eine 
Bilanz als umfassende Vermögensrechnung vor. In diesem Sinne sind z.B. das gemeindliche Vermögen und 
die Schulden grundsätzlich nach der zivilen Rechtslage zu bilanzieren, sodass Forderungen i.d.R. beim An-
spruchsberechtigten zu aktivieren und Verbindlichkeiten beim Schuldner zu passivieren sind. Die in der Vor-
schrift enthaltenen Regelungen sollen die Umsetzung dieser Vorgaben durch die Gemeinde gewährleisten.  
 

- § 34 Bewertungsvereinfachungsverfahren 
Nach den im NKF anzuwendenden Grundsätzen sind die gemeindlichen Vermögensgegenstände einzeln zu 
bewerten (vgl. § 32 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO NRW). Dabei ist es aufgrund von Wirtschaftlichkeits-, 
Realisierbarkeits- oder Praktikabilitätsgründen erforderlich, sachgerechte Bewertungsvereinfachungen für die 
Gemeinde zuzulassen. Die Gemeinde kann dabei, ergänzend zu den Vorgaben in den §§ 32 und 33 GemH-
VO NRW, mehrere Bewertungsvereinfachungsverfahren im Rahmen der Bewertung ihres Vermögens und 
der Schulden anwenden. Sie hat bei der Inanspruchnahme von Bewertungsvereinfachungen auch den 
Grundsatz der Maßgeblichkeit des Bewertungszwecks zu beachten. 
 

- § 35 Abschreibungen 
Die Anwendung des Ressourcenverbrauchskonzepts in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erfordert, die 
abnutzbaren Vermögensgegenstände des gemeindlichen Sachanlagevermögens unter Berücksichtigung ih-
rer Wertminderung durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o.ä. in der jährlichen Bilanz der 
Gemeinde anzusetzen. Dadurch soll sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation der Ge-
meinde möglichst unverfälscht und jeweils zum Zeitpunkt ihres Jahresabschlusses wieder gespiegelt werden.  
 
Im Rahmen der Ergebnisrechnung (vgl. § 38 GemHVO NRW) wird der jährliche Werteverzehr bei den ge-
meindlichen Vermögensgegenständen in den produktorientierten Teilrechnungen (vgl. § 40 GemHVO NRW) 
im Abschnitt „Teilergebnisrechnung“ als Aufwendungen und damit als tatsächlich entstandener Ressourcen-
verbrauch im Haushaltsjahr nachgewiesen. Die Ermittlung und die Buchung von Abschreibungen als Wert-
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minderungen des Sachanlagevermögens sind insbesondere zur Beurteilung des wirtschaftlichen Handelns 
der Gemeinde durch die Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses notwendig. Dazu müssen auch 
die in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis nachrichtlich anzugebenden Aufwendungen für Ver-
mögensgegenstände und Finanzanlagen berücksichtigt werden.  
 
Die Vornahme von Abschreibungen durch die Gemeinde muss dabei den GoB entsprechen. Unter dem Be-
griff „Abschreibungen“ wird daher der Betrag verstanden, der bei Vermögensgegenständen der Gemeinde 
die eingetretene Wertminderung umfasst und als Aufwand in der jährlichen Ergebnisrechnung der Gemeinde 
zu erfassen ist (vgl. § 2 i.V.m. § 38 GemHVO NRW). Die Erfassung der Wertminderungen des gemeindlichen 
Sachanlagevermögens, die durch den Gebrauch im Rahmen der Aufgabenerfüllung entstehen sowie deren 
Berücksichtigung in der gemeindlichen Ergebnisrechnung und der Bilanz im Jahresabschluss der Gemeinde, 
erhält die Aussagekraft der gemeindlichen Bilanz. 

 
- § 36 Rückstellungen 

Im Rahmen ihrer jährlichen Haushaltswirtschaft geht die Gemeinde vielfältige Verpflichtungen ein, die nicht 
nur das jeweilige Haushaltsjahr betreffen, sondern sich auch auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft in 
künftigen Haushaltsjahren auswirken können. Solche Geschäftsvorfälle sind bei der gemeindlichen Bilanzie-
rung zu berücksichtigen. Die Gemeinde hat daher in ihrer Bilanz für bestimmte Verpflichtungen angemesse-
ne Rückstellungen anzusetzen, soweit die gemeindlichen Verpflichtungen am jeweiligen Abschlussstichtag 
der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand dem abgelaufenen Haus-
haltsjahr als Verursachungsperiode zuzurechnen ist. Diese Vorgaben setzen ein „verpflichtendes Ereignis“ 
im gemeindlichen Haushaltsjahr voraus, das als Kriterium für die Bilanzierung erfüllt sein muss. Ein solches 
Ereignis schafft eine rechtliche oder faktische Verpflichtung für die Gemeinde, aufgrund dessen sie keine 
rechtliche Alternative zur Erfüllung der Verpflichtung hat.  
 
Die Gemeinde darf Rückstellungen daher erst bilden und bilanzieren, wenn alle Kriterien dafür erfüllt sind. 
Sie hat dabei zu beachten, dass gemeindliche Rückstellungen kein bilanzielles Eigenkapital der Gemeinde 
darstellen. Die gemeindlichen Rückstellungen sind vielmehr dem in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden 
Fremdkapital zuzuordnen und stellen eine Ergänzung der in der gemeindlichen Bilanz aufgezeigten Verbind-
lichkeiten der Gemeinde dar. Unter Beachtung des § 88 GO NRW darf die Gemeinde nur für gemeindliche 
Zwecke die notwendigen Rückstellungen in einem angemessenen Umfang bilden, die in dieser Vorschrift ab-
schließend bestimmt worden sind. Eine Rückstellungsbildung für Zwecke der Steuererhebung oder aus An-
lass des Gemeindefinanzausgleichs ist daher als unzulässig anzusehen.  
 
Im Zeitpunkt der Erfüllung der Verpflichtung durch die Gemeinde wird die damit verbundene Zahlungsleis-
tung in der gemeindlichen Finanzrechnung erfasst. Gleichzeitig wird in diesem Umfang die bilanzierte Rück-
stellung in Anspruch genommen. Sofern die von der Gemeinde gebildete Rückstellung nach dem Nominal-
wertprinzip (soweit keine andere Vorgabe besteht) richtig bemessen wurde, ist diese bei Eintritt der von der 
Gemeinde zu erbringenden Leistungen ergebnisneutral ganz oder teilweise aufzulösen oder herab zu setzen. 
 
Die Ergebnisrechnung für das aktuelle Haushaltsjahr bleibt bei solchen Geschäftsvorfällen der Gemeinde 
i.d.R. unberührt, soweit tatsächlich keine Abweichungen gegenüber der bilanzierten Rückstellung entstanden 
sind. In den Fällen, in denen die gemeindliche Rückstellung zu hoch bemessen wurde, ist der nicht benötigte 
Anteil ertragsmäßig in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen. In den Fällen, in denen die Rück-
stellung zu niedrig bemessen wurde, entstehen wegen des fehlenden Anteils an der bilanzierten Rückstel-
lung zusätzliche Aufwendungen für die Gemeinde, die in der Ergebnisrechnung zu erfassen sind.  

 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 32 
Allgemeine Bewertungsanforderungen 

 
(1) Die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden ist unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorzunehmen. Dabei gilt insbesondere:  
1. Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen in der Schlussbilanz des 

vorhergehenden Haushaltsjahres übereinstimmen. 
2. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.  
3. Es ist vorsichtig zu bewerten, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Ab-

schlussstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag 
und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind; Gewinne jedoch nur, wenn sie 
am Abschlussstichtag realisiert sind. 

4. Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der 
entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen.  

5. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten wer-
den.  

 
(2) Von den Grundsätzen des Absatzes 1 darf nur abgewichen werden, soweit die Gemeindeordnung und diese 
Verordnung etwas anderes vorsehen. 
 
 
Erläuterungen zu § 32: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Inhalte und Zwecke der Vorschrift 
 
Die Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses zum jährlichen Abschlussstichtag durch die Gemeinde hat 
unter Beachtung allgemeiner und spezifischer Grundsätze zu erfolgen. Für die Bewertung des in der gemeindli-
chen Bilanz anzusetzenden Vermögens und der Schulden der Gemeinde sind daher die objektiven wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Gemeinde am Abschlussstichtag maßgebend. Für den Ansatz der einzelnen Vermögens-
gegenstände und der Schulden in der gemeindlichen Bilanz müssen auch die Voraussetzungen für eine abstrakte 
und konkrete Bilanzierungsfähigkeit erfüllt sein. Außerdem sind von der Gemeinde die einschlägigen Bewer-
tungsvorschriften zu beachten. 
 
Für die gemeindliche Bilanzierung werden durch diese Vorschrift allgemeine Bewertungsgrundsätze bestimmt, 
die insgesamt einen allgemeinen Rahmen bieten. Sie sind ein Bestandteil der in den haushaltsrechtlichen Vor-
schriften umgesetzten Grundsätze des NKF und konkretisieren zudem wichtige Grundsätze ordnungsmäßiger 
Bilanzierung und Bewertung. Entsprechend sind die einzelnen bilanzierungspflichtigen Geschäftsvorfälle und 
Wirtschaftsgüter von der Gemeinde zu prüfen. Es ist von ihr festzustellen, ob diese die Definition für Vermögen 
oder Schulden der Gemeinde erfüllen und bilanzierungsfähig sind. Die Gemeinde hat dabei zu beachten, dass 
der gemeindliche Jahresabschluss der Informationsvermittlung dient und die Gemeinde ihre Geschäftsvorfälle 
unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bilanzieren soll. Diese Ziel- und Zwecksetzungen werden auch durch die 
Vorgabe zur Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung mitgetragen.  
 
Die Gemeinde hat grundsätzlich eigenverantwortlich darüber zu entscheiden, welche Vermögensgegenstände 
und welche Schulden in ihrer Bilanz im Jahresabschluss anzusetzen sind. Sie hat dazu den auf den Abschluss-
stichtag bezogenen Wertansatz festlegen. Der bilanzielle Wertansatz stellt dabei einen bestimmten Wert in Geld-
einheiten dar, der aufgrund des jeweils örtlich vorliegenden Sachverhaltes und Geschäftsvorfalls und der Ein-
schätzungen der Gemeinde zu ermitteln ist. Die Gemeinde hat dabei das Anschaffungskostenprinzip zu beach-
ten, sodass die gemeindlichen Vermögensgegenstände höchstens mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskos-
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ten und die Schulden der Gemeinde mit ihrem Rückzahlungsbetrag in der Bilanz anzusetzen sind (vgl. § 91 Ab-
satz 2 GO NRW). Von der Gemeinde sind vor der eigentlichen Bewertung des gemeindlichen Vermögens und der 
Schulden bereits Bilanzierungsentscheidungen über die Aktivierung oder Passivierung zu treffen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Struktur der gemeindlichen Bilanzierungsentscheidung 

 

Aktivierungs- oder Passivierungsfähigkeit 

 
Ist der gemeindliche Vermögensgegenstand über-
haupt bilanzierungsfähig? 
 

Aktivierungs- oder Passivierungsverbot 
 
Ist die Bilanzierung von gemeindlichen Vermögen-
steilen oder Schulden verboten? 
 

Aktivierungs- oder Passivierungsgebot 

 
Sind das gemeindliche Vermögen oder die Schul-
den aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften 
oder der GoB bilanzierungspflichtig? 
 

Aktivierungs- oder Passivierungswahlrecht 

 
Besteht ein Bilanzierungswahlrecht, durch das die 
Gemeinde zu entscheiden hat, ob gemeindliches 
Vermögen oder Schulden anzusetzen sind? 
 

  Abbildung 463 „Die Struktur der gemeindlichen Bilanzentscheidung“ 
 
Die in der Vorschrift enthaltenen Bewertungsgrundgrundsätze sind jeweils als eigenständige und grundsätzlich 
voneinander unabhängige Vorgaben zu betrachten. Sie stehen in Bezug auf die einzelnen Vermögensgegen-
stände und Schulden der Gemeinde gleichwohl miteinander in einer unmittelbaren Verbindung. Diese Sachlage 
zeigt sich z. B. bei einem von der Gemeinde mehrjährig genutzten Vermögensgegenstand, der zu jedem Ab-
schlussstichtag einzeln zu bewerten ist (vgl. Nummer 2 in Absatz 1 der Vorschrift). Für diesen Vermögensgegen-
stand sollen aber auch die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibe-
halten werden (vgl. Nummer 5 in Absatz 1 der Vorschrift).  
 
 
2. Die nicht bestimmten allgemeinen Grundsätze 
 
2.1 Das Willkürverbot 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sind nicht alle bestehenden allgemeinen Grundsätze aus-
drücklich in den haushaltsrechtlichen Vorschriften verankert worden. Dazu gehört z. B. der Grundsatz des Will-
kürverbots. Nach diesem Grundsatz hat die Gemeinde eine willkürfreie Bewertung der gemeindlichen Vermö-
gensgegenstände frei von sachfremden Erwägungen vorzunehmen. Die haushaltsrechtlich zugelassenen Wahl-
rechte stehen diesem Gebot nicht entgegen. Die Anwendung muss jedoch im Einzelnen von der Gemeinde so 
ausgestaltet werden, dass nicht ein Widerspruch zum Willkürverbot entsteht. 
 
In diesem Zusammenhang ist zudem zu berücksichtigen, dass grundsätzlich alle haushaltsrechtlichen Vorschrif-
ten in einem Gesamtzusammenhang stehen. Gleichwohl kann es bei gemeindlichen Sachverhalten möglich sein, 
dass die haushaltswirtschaftliche Ausführung nach einer Vorschrift ggf. durch eine andere Vorschrift einge-
schränkt wird. Mit der haushaltsrechtlichen Festlegung, dass vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum 
Abschlussstichtag entstanden sind, auch dann berücksichtigt werden sollen, wenn diese erst zwischen dem Ab-
schlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses der Gemeinde bekannt geworden sind, und 
der gesetzlichen Frist der Aufstellung stehen sich z. B. zwei haushaltsrechtliche Vorschriften gegenüber. Hinsicht-
lich der haushaltswirtschaftlichen Bedeutung und der Wesentlichkeit der Wertaufhellung wurde die Berücksichti-
gung der neuen Informationen auf den dreimonatigen Aufstellungszeitraum begrenzt (vgl. § 95 GO NRW). 
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2.2 Der Grundsatz der Wesentlichkeit  
 
In den Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gehört auch der Grundsatz der Wesentlichkeit, der eine 
erhebliche Bedeutung für die Gemeinde hat, auch wenn der Grundsatz nicht ausdrücklich gesetzlich bestimmt 
worden ist. Der Grundsatz beinhaltet, dass eine Information in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft dann we-
sentlich ist, wenn durch ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte Darstellung wirtschaftliche Entscheidungen beein-
flusst werden können, z. B. Entscheidungen der Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses oder des 
Gesamtabschlusses der Gemeinde. Er ist von der Gemeinde bei auftretenden Abweichungen vom Regelfall unter 
Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse anzuwenden. Eine haushaltsrechtliche Vorschrift in Bezug auf die 
gemeindlichen Abschlüsse muss nicht zwangsläufig angewendet werden, wenn der Verzicht darauf nur eine 
geringe Auswirkung z. B. auf die Aussagekraft des gemeindlichen Jahresabschlusses hat.  
 
Die Anwendung des Grundsatzes der Wesentlichkeit ist z. B. bei der Vornahme außerplanmäßiger Abschreibun-
gen relevant, denn die Gemeinde ist verpflichtet, bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Ver-
mögensgegenstandes des Anlagevermögens eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen (vgl. § 35 Ab-
satz 5 GemHVO NRW). Bei der Beurteilung des Bestehens einer solchen Wertminderung ist der Grundsatz zu 
beachten. Bei der Bildung und Bemessung von Rechnungsabgrenzungsposten für den Ansatz in der gemeindli-
chen Bilanz ist ebenfalls der Grundsatz der Wesentlichkeit zu beachten (vgl. § 42 GemHVO NRW). Weitere An-
wendungsfälle entstehen in Abhängigkeit von den gemeindlichen Geschäftsvorfällen im Haushaltsjahr sowie im 
Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses, z. B. ob die Gemeinde über Betriebe verfügt, 
die für den Gesamtabschluss von untergeordneter Bedeutung sind (vgl. § 116 Absatz 3 GO NRW). 
 
 
2.3 Der Grundsatz der wirtschaftlichen Betrachtungsweise 
 
In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bedingt der „Grundsatz der wirtschaftlichen Betrachtungsweise“, dass 
u.a. Sinn und Zweck der haushaltsrechtlichen Bestimmungen einschließlich des wirtschaftlichen Geschehens in 
der Gemeinde haushaltsmäßig berücksichtigt werden. Der Grundsatz ist daher im Sinne einer Auslegungsregel 
zu verstehen und anzuwenden. Sie kommt insbesondere dann zur Anwendung, wenn im gemeindlichen Haus-
haltsrecht nicht nur der rechtstechnische Sachverhalt, sondern auch die rechtlichen und wirtschaftlichen Wirkun-
gen zu beurteilen sind. Es gilt deshalb vielfach, einen örtlichen haushaltsmäßigen Sachverhalt in seinen wirt-
schaftlichen Wirkungen zu würdigen und zu prüfen, ob die festgestellten Wirkungen mit den haushaltsrechtlichen 
Vorschriften in Einklang stehen.  
 
Die Anwendung des Grundsatzes ist in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft dort notwendig, wo ein Konflikt 
zwischen der formalen und der wirtschaftlichen Betrachtung eines Sachverhalts auftritt, z. B., weil das wirtschaft-
liche Ergebnis eines gemeindlichen Geschäftsvorfalls von der zugrunde liegenden Vereinbarung oder der forma-
len Sachverhaltsgestaltung abweicht. In solchen Fällen soll regelmäßig auf die ökonomische Betrachtung abge-
stellt werden. So soll z.B. ein Vermögensgegenstand ist in die gemeindliche Bilanz aufgenommen werden, wenn 
die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat (vgl. § 33 Absatz 1 Satz 1 GemHVO NRW). Auch gilt z. 
B., dass die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie 
wirtschaftlich zuzurechnen sind (vgl. § 11 Absatz 2 GemHVO NRW). 
 
 
2.4 Die Nichtbilanzierung schwebender Geschäfte 
 
Die Gemeinde schließt u.a. verpflichtende Verträge ab, die auf einen wirtschaftlichen Leistungsaustausch der 
Vertragspartner ausgerichtet sind und als gegenseitige Verträge einen Anspruch des einen Vertragspartners und 
eine Verpflichtung des anderen Vertragspartners begründen. Derartige gegenseitige Verträge der Gemeinde mit 
Dritten stellen im bilanziellen Sinne schwebende Geschäfte dar. Mögliche Gegenstände von schwebenden Ge-
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schäften der Gemeinde können die Lieferungen von Vermögensgegenständen, Leistungen in Form von Nut-
zungsüberlassungen oder ein sonstiges Tun oder Unterlassen sein, z. B. aufgrund von Kaufverträgen, Mietver-
trägen oder Dienstverträgen.  
 
Bei solchen Geschäften kann die Gemeinde einerseits der Empfänger einer Leistung oder andererseits als Liefe-
rant zu einer Leistung gegenüber einem Dritten verpflichtet sein. Gemeindliche Forderungen oder Verpflichtungen 
aus solchen schwebenden Geschäften sind unter Beachtung des Realisationsprinzips nicht bilanzierungspflichtig, 
solange sich die Ansprüche und die Verpflichtungen der an diesem Geschäft beteiligten Vertragspartner ausglei-
chen. Ein möglicher Ertrag für die Gemeinde aus einem solchen Geschäft ist nicht bereits bei Vertragsabschluss, 
sondern erst im Zeitpunkt der Leistungserbringung als realisiert anzusehen. Bei Störungen im Geschäftsablauf 
kann dann eine Bilanzierungspflicht für die Gemeinde entstehen. 
 
 
3. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Im gemeindlichen Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den anzugeben (vgl. § 44 Absatz 1 GemHVO NRW). Unter dem Begriff „Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den“ werden dabei die besonderen gesetzlichen Vorgaben, die Regeln und Prinzipien sowie Konventionen und 
Überlegungen verstanden, die von der Gemeinde bei der Aufstellung und Darstellung ihres Jahresabschlusses 
angewendet werden. Unter dem Begriff "Bilanzierungsmethode" wird allgemein eine Entscheidung der Gemeinde 
verstanden, durch die festgelegt wird, ob ein gemeindlicher Geschäftsvorfall in der Bilanz anzusetzen ist (Bilan-
zierung dem Grunde nach) und mit welchem Wert (Betrag) dieser anzusetzen ist (Bilanzierung der Höhe nach) 
sowie an welcher Stelle der Bilanz dieser auszuweisen ist (Bilanzierung dem Ausweis nach).  
 
Zu den Posten in der gemeindlichen Bilanz hat die Gemeinde auch die verwendeten Bewertungsmethoden anzu-
geben. Unter dem Begriff "Bewertungsmethode" wird allgemein das Vorgehen der Gemeinde zur Ermittlung eines 
Wertansatzes in der gemeindlichen Bilanz verstanden. In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde z. B. über 
Wertmaßstäbe, Messgrößen und Verfahren zu entscheiden, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild durch den gemeindlichen Jahresabschluss vermitteln zu können. Die Gemeinde soll im Anhang 
mindestens die angewandten Bewertungsmethoden benennen und dazu entscheiden, ob sachlich oder aus In-
formationsbedürfnissen heraus weitere Angaben zu machen sind, z. B. wegen der Ausübung zulässiger Bewer-
tungswahlrechte oder Bewertungsvereinfachungen (vgl. § 34 GemHVO NRW).  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Allgemeine Bewertungsanforderungen): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Bewertung unter Beachtung der GoB): 
 
1.1.1 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
 
Im gemeindlichen Haushaltsrecht sind in den Vorschriften über die Buchführung und den Jahresabschluss der 
Gemeinde die „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)“ verankert worden. Die GoB sind somit ein 
gesetzlich verankertes Regelungssystem. Es lässt mit seinen Inhalten der Gemeinde einen Entscheidungsspiel-
raum, der durch Auslegungen und Interpretationen sowie unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 
auszufüllen ist. Die GoB stellen dabei unbestimmte Rechtsbegriffe dar, die sich im Rahmen der gesetzlichen 
Regelungen und unter Beachtung von Sinn und Zweck des Gesetzes oder einzelner Vorschriften weiter entwi-
ckeln werden. Sie füllen daher keine Gesetzeslücke aus, sondern begründen einen gewünschten und wichtigen 
Verweis auf nicht gesetzliche Normen und Erkenntnisse. Außerdem sollen sie dazu dienen, die Anwendung der 
gesetzlichen Einzelvorschriften zu verstärken und zu vervollständigen. Vielfach sind bestimmte Inhalte der GoB 
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auch zu gesetzlichen Regelungen (gesetzlich bestimmte Grundsätze) geworden, um z. B. eine eindeutige und 
sachgerechte Handhabung durch die Gemeinden zu gewährleisten. Als Beurteilungsmaßstäbe müssen die GoB 
sowohl formell als auch materiell den haushaltsrechtlichen Anforderungen entsprechen.  
 
Die GoB im engeren Sinne stehen daher unmittelbar in einem Zusammenhang mit der gemeindlichen Haushalts-
wirtschaft. Außerdem bilden die GoB einen Bestandteil der Generalnorm, dass der gemeindliche Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln muss (vgl. § 95 Ab-
satz 1 GO NRW). Die GoB sind z. B. bei der Beurteilung der Abschlussprüfer zu berücksichtigen, ob die Buchfüh-
rung und der Jahresabschluss sowie der Gesamtabschluss der Gemeinde ordnungsgemäß sind. Folgende all-
gemeine Grundsätze gelten als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Grundsatz der  
Vollständigkeit 

 
Nach diesem Grundsatz sind in der Buchführung alle Geschäftsvor-
fälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage vollständig, richtig, 
zeitgerecht und geordnet zu erfassen und zu dokumentieren. Dar-
aus folgen das Erfordernis des systematischen Aufbaus der Buch-
führung unter Aufstellung eines Kontenplans, das Prinzip der voll-
ständigen und verständlichen Aufzeichnung sowie das Belegprinzip. 
Dabei gilt die Festlegung „Keine Buchung ohne Beleg“. Ebenso 
zählt auch die Einhaltung der vorgesehenen Aufbewahrungsfristen 
zu diesem Grundsatz.  
 

Grundsatz der  
Richtigkeit und 
Willkürfreiheit 

 

 
Nach diesem Grundsatz müssen die Aufzeichnungen über die 
Geschäftsvorfälle die Realität möglichst genau abbilden, sodass die 
Informationen daraus begründbar und nachvollziehbar sowie objek-
tiv richtig und willkürfrei sind. Sie müssen sich in ihren Aussagen 
mit den zugrunde liegenden Dokumenten decken und der Buchfüh-
rungspflichtige bestätigen kann, dass die Buchführung eine getreue 
Dokumentation seiner Geschäftsvorfälle nach den rechtlichen 
Bestimmungen und den GoB erfolgt.  
 

Grundsatz der  
Verständlichkeit 

 
Nach diesem Grundsatz sind die Informationen des Rechnungswe-
sens für den Rat und die Bürger als Öffentlichkeit so aufzubereiten 
und verfügbar zu machen, dass die wesentlichen Informationen 
über die Vermögens- und Schuldenlage klar ersichtlich und ver-
ständlich sind.  
 

Grundsatz der  
Aktualität 

 
Nach diesem Grundsatz ist ein enger zeitlicher Bezug zwischen 
dem Zeitraum, über den Rechenschaft gegeben wird, und der 
Veröffentlichung der Rechenschaft herzustellen. 
 

 
 
 

Grundsatz der  
Relevanz 

 
Nach diesem Grundsatz muss das Rechnungswesen die Informati-
onen bieten, die zur Rechenschaft notwendig sind, sich jedoch im 
Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und Verständlichkeit auf die rele-
vanten Daten beschränken. Dabei soll der Aufwand der Informati-
onsbeschaffung in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen 
der Informationsbereitstellung stehen. 
 

Grundsatz der  
Stetigkeit 

 
Nach diesem Grundsatz sollen die Grundlagen des Rechnungswe-
sens, insbesondere die Methoden für Ansatz und Bewertung des 
Vermögens, in der Regel unverändert bleiben, sodass eine Stetig-
keit im Zeitablauf erreicht wird. Notwendige Anpassungen sind 
besonders kenntlich zu machen. 
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 
Grundsatz des Nachweises 

der Recht- und  
Ordnungsmäßigkeit 

 

Nach diesem Grundsatz ist im Jahresabschluss über die Recht- und 
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung Rechenschaft abzulegen. 
 

Abbildung 464 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht hat die GoB auch zur Grundlage der gemeindlichen Buchführung gemacht, weil 
durch die Vorschriften nicht alle Sachverhalte bei der Gemeinde geregelt werden können (vgl. § 27 Absatz 1 
GemHVO NRW). Im NKF stellen daher die GoB wichtige Anwendungsregeln dar, nach denen zu verfahren ist, 
damit eine dem Zweck des gemeindlichen Haushaltsrechts entsprechende Buchführung durch die Gemeinden 
vorgenommen werden kann. Aus diesen Rahmengrundsätzen können sich ggf. auch Zielkonflikte ergeben, so-
dass die Gemeinde bei konkurrierenden Sachverhalten eine Abwägung im Sinne ihrer Haushaltswirtschaft und 
der Aufgabenerfüllung vornehmen muss. 
 
Durch die GoB wird der Gemeinde jedoch kein bestimmtes Buchführungssystem vorgeschrieben. Ein Buchfüh-
rungssystem entspricht dann den GoB, wenn es so beschaffen ist, dass es einen Überblick über die gemeindli-
chen Geschäftsvorfälle und die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln kann 
und die Geschäftsvorfälle sich in ihrer Entstehung und sachlichen Zuordnung bzw. der Abwicklung nachverfolgen 
lassen. Die GoB bieten daher für die Gemeinde unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften einen 
anwendbaren Rahmen, innerhalb dessen die gemeindlichen Sachverhalte örtlich geregelt werden können und die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft ausgestaltet werden kann. 
 
 
1.1.2 Weitere wichtige Grundsätze 
 
Zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung sind weitere wichtige Grundsätze entwickelt worden, die 
nicht in dem Umfang wie die GoB gesetzlich konkretisiert worden sind. Diese Grundsätze sollen ebenfalls sicher-
stellen, dass ein sachverständiger Dritter sich in einer angemessenen Zeit einen Überblick über die Aufzeichnung 
von Geschäftsvorfällen der Gemeinde und von der gemeindlichen Vermögens- und Schuldenlage verschaffen 
kann. Es ist dazu jedoch nicht festgelegt worden, welches Maß an Sachverstand erforderlich sein muss, um die 
gemeindliche Tätigkeit im jeweils betroffenen Produkt- bzw. Aufgabenbereich beurteilen und nachvollziehen zu 
können. Allgemein wird davon auszugehen sein, dass ein sachverständiger Dritter ausreichende Kenntnisse über 
die gemeindliche Haushaltswirtschaft besitzen muss. Er soll deren Ausführung im Haushaltsjahr und deren Er-
gebnis im gemeindlichen Jahresabschluss sowie die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde im Gesamtab-
schluss verstehen und beurteilen können.  
 
Bei der Beurteilung, ob ein sachverständiger Dritter sich innerhalb einer angemessenen Zeit einen Überblick über 
die Vorgehensweise und die Ergebnisse verschaffen kann, ist daher vorrangig von den vorhandenen örtlichen 
Gegebenheiten auszugehen. Die Bestimmung der angemessenen Zeit ist u.a. von der Größe der Gemeinde 
sowie der Größe und Komplexität der gemeindlichen Buchführung einschließlich der Art der örtlichen DV-
Buchführung abhängig. Dem Dritten muss ein qualifizierter Einblick in die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde möglich sein. Außerdem sollen Manipulationsmöglichkeiten verhindert bzw. Manipula-
tionen aufgedeckt werden. Die Grundsätze werden weiterentwickelt, wenn aus neuen Sachverhalten heraus dafür 
ein Erfordernis besteht. Die weiteren wichtigen Grundsätze, die auch bei der Gemeinde zur Anwendung kommen 
sollen, werden nachfolgend vorgestellt (vgl. Abbildung). 
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Weitere wichtige Grundsätze 
 

 
GRUNDSATZ 

 
INHALTE 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

DV-gestützter  
Buchführungssysteme (GoBS) 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sollen sicherzustel-
len, dass die Buchungen und sonstigen Aufzeichnungen vollstän-
dig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden, wenn 
die Buchführung mithilfe automatisierter Datenverarbeitung erfolgt 
(vgl. § 27 Absatz 5 GemHVO NRW). 
 

 
Grundsätze 

ordnungsmäßiger 
Datenverarbeitung (GoDV) 

 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Datenverarbeitung wurden zur 
Erfüllung der ordnungsmäßigen Buchführung und Bilanzierung bei 
einer DV-Buchführung entwickelt und umfassen im Wesentlichen 
die Sicherheit, die Funktionserfüllung und die Dokumentation. 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Inventur (GoI) 

 
Die Grundsätze beziehen sich auf die Erstellung des Inventars und 
sollen sicherstellen, dass in der Inventur eine vollständige Erfas-
sung des Vermögens und der Schulden erfolgt (vgl. § 91 GO NRW 
i.V.m. § 28 und 29 GemHVO NRW). 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Bilanzierung (GoBi) 

 
Die Grundsätze der Aktivierung, Passivierung und Bewertung wer-
den weiter detailliert. Dazu gehören auch die Grundsätze für die 
Bilanzgliederung (vgl. z.B. § 41 bis 43 GemHVO NRW). 
 

 
Grundsätze 

ordnungsmäßiger 
Lageberichterstattung (GoL) 

 
Die Grundsätze spezifizieren die Anforderungen für die durch den 
Lagebericht vorzunehmende Informationsvermittlung (vgl. § 48 
GemHVO NRW). 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfungen (GoA) 

 
Die Grundsätze finden hinsichtlich der jährlichen Abschlussprüfung 
Anwendung. Diese beinhalten u.a. Festlegungen zu den Prüfungs-
handlungen. Außerdem bestehen noch weitere Ergänzungen dieser 
Grundsätze durch die „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstat-
tung bei Abschlussprüfungen“ sowie die „Grundsätze für die ord-
nungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschluss-
prüfungen“. 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Konzernrechnungslegung (GoK) 

 
Die Grundsätze finden bei der Aufstellung des gemeindlichen Ge-
samtabschlusses Anwendung (vgl. § 116 GO NRW). 
 

 
Grundsätze 

ordnungsmäßiger 
Kapitalflussrechnung (GoKfr) 

 

 
Die Grundsätze finden bei der Aufstellung der gemeindlichen Ge-
samtkapitalflussrechnung Anwendung und sollen zu einer sachge-
rechten Erstellung beitragen (vgl. § 51 Absatz 3 GemHVO NRW). 
 

Grundsätze 
ordnungsmäßiger 

Risikoüberwachung (GoR) 

 
Die Grundsätze sind für die pflichtgemäße Risikoüberwachung 
entwickelt worden. Sie beinhalten die allgemeinen Handlungsvor-
gaben bzw. Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung eines 
Risikoüberwachungssystems.     
 

Abbildung 465 „Weitere wichtige Grundsätze“ 
 
Die Auslegung der GoB durch Rechtsprechung und Literatur, insbesondere aufgrund ihrer Anwendung in der 
Privatwirtschaft, sorgt für eine dynamische Anpassung an die aktuellen nationalen und internationalen Entwick-
lungen. Davon bleibt auch das gemeindliche Haushaltsrecht nicht unberührt. Es bedarf jedoch immer einer Prü-
fung, ob die neu entwickelte Sachlage unbeschränkt in die gemeindliche Haushaltswirtschaft übertragbar oder ob 
eine sachgerechte Anpassung geboten ist. 
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1.1.3 Die sachgerechte Anwendung der Grundsätze 
 
Die Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung muss unter Beachtung ihrer qualitativen Merk-
male sachgerecht zu einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
der Gemeinde in ihrem Jahresabschluss führen. Soweit sich die örtlich Verantwortlichen bei ihren Entscheidun-
gen an diesen Grundsätzen orientieren, können für die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft rele-
vante, verlässliche und verständliche Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde entstehen. Die-
sem Zweck dienen z. B. auch die Gliederungsvorschriften zur gemeindlichen Bilanz, denn dadurch werden die 
Grundsätze „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ konkretisiert (vgl. § 41 GemHVO NRW). Die Bewertungsvorschriften 
in den haushaltsrechtlichen Vorschriften der §§ 32 bis 36, 42 und 43 GemHVO NRW prägen dabei das Vor-
sichtsprinzip für die gemeindliche Anwendung weiter aus.  
 
Zur Auslegung der GoB sind i.d.R. die juristischen Auslegungskriterien heranzuziehen. Als GoB ist daher jedes 
Verfahren und jede Methode anzuerkennen, die dazu führen, dass gesetzliche Regelungen im Einzelfall ihrem 
Sinn und Zweck entsprechend angewandt werden. Mit der Verwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der 
GoB wird gewährleistet, dass in der Praxis auf neue Sachverhalte den gesetzlichen Anforderungen gemäß rea-
giert werden kann. Auf eine abschließende Regelung über die Anwendung der GoB im gemeindlichen Haushalts-
recht hat der Landesgesetzgeber bewusst verzichtet, um die fortlaufende Entwicklung und Veränderung nicht zu 
beeinträchtigen. Die wichtigen GoB sind zudem durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz nicht grundsätzlich 
verändert worden, z.B. das Realisationsprinzip. Die GoB sind daher von der Gemeinde weiterhin unverändert im 
Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft anzuwenden. 
 
Im Haushaltswesen der Gemeinde finden unter Berücksichtigung des allgemeinen Schutzzwecks des Rech-
nungswesens die auch im kaufmännischen Rechnungswesen anerkannten Ziele „Dokumentation“, „Rechen-
schaft“ und „Kapitalerhaltung“ eine entsprechende Anwendung. Die grundsätzliche Übereinstimmung der Rech-
nungszwecke ist u.a. darauf zurückzuführen, dass das Verhältnis zwischen der Gemeinde und den Adressaten 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft eine klassische Stellvertreterbeziehung aufweist, denn die Gemeinde 
verwaltet wie ein Beauftragter das Vermögen ihrer Bürger treuhänderisch. Daraus lassen sich allgemeine Rahm-
engrundsätze ableiten, die für die Erfassung und Darstellung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle gelten können. 
Sie sollen zur materiellen und formellen Ordnungsmäßigkeit der Buchführung der Gemeinde beitragen. 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Einzelne Bewertungsanforderungen): 
 
1.2.01 Allgemeine Anforderungen 
 
Die Vorschrift enthält die allgemeinen Anforderungen und Grundsätze, die an die Bewertung des gemeindlichen 
Vermögens und der Schulden der Gemeinde zu stellen sind. Zu den Grundsätzen und Anforderungen, die im 
gemeindlichen Haushaltsrecht zur Anwendung kommen, gehören insbesondere die folgenden Grundsätze (vgl. 
Abbildung). 
  

 
Allgemeine Bewertungsanforderungen 

 
 

NUMMER 
 

BEZEICHNUNG 

1 
 
Grundsatz der Bilanzkontinuität 
 

2 

 
Grundsatz der Einzelbewertung und Grundsatz der Bewer-
tung zum Abschlussstichtag 
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Allgemeine Bewertungsanforderungen 

 
 

NUMMER 
 

BEZEICHNUNG 

3 

 
Vorsichtsprinzip mit seinen besonderen Ausprägungen 
in Form des Realisationsprinzips: 
das Imparitätsprinzip 
das Prinzip der Wertaufhellung 
das Prinzip der Bewertungsvorsicht 
 

4 

 
Periodisierungsprinzip mit Unmaßgeblichkeit des  
Zahlungsvorgangs 
 

5 
 
Grundsatz der Bewertungsstetigkeit 
 

  Abbildung 466 „Allgemeine Bewertungsanforderungen“ 
 
Die Grundsätze sind aus dem Handelsrecht übernommen worden. Es wurde dabei jedoch auf die Übernahme 
des Grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit verzichtet (vgl. § 252 Absatz 1 Nr. 2 HGB). Der 
Fortbestand der Gemeinde ist gesetzlich grundlegend gesichert und dauerhaft gesichert. Er muss daher nicht 
jährlich zum Abschlussstichtag erneut überprüft werden. 
 
 
1.2.1 Zu Nummer 1 (Grundsatz der Bilanzkontiunität): 
 
1.2.1.1 Die Übereinstimmung der Salden 
 
Der Grundsatz der Bilanzkontiunität verlangt, dass die Posten der gemeindlichen Bilanz im Jahresabschluss 
eines Haushaltsjahres und die Anfangsbestände des folgenden Haushaltsjahres wert- und mengenmäßig über-
einstimmen müssen. Sofern die Gemeinde das aus der Übertragung der Salden entstehende bestandskontenbe-
zogene Ergebnis in einer förmlichen Übersicht zusammenfasst, stellt dieses Werk inhaltlich betrachtet eine auf 
das neue Haushaltsjahr bezogene Eröffnungsbilanz dar. Der Grundsatz beinhaltet dabei, dass die Form der Dar-
stellung der Aktiva und Passiva in der gemeindlichen Bilanz beizubehalten ist.  
 
Diese Anwendung des Grundsatzes bedeutet dabei nicht, dass am Anfang eines neuen Haushaltsjahres von der 
Gemeinde eine Eröffnungsbilanz im Sinne der Vorschrift des § 92 GO NRW aufzustellen ist. Die Einhaltung des 
Grundsatzes erfordert auch nicht zwingend die Aufstellung einer formgerechten haushaltsjahrbezogenen Eröff-
nungsbilanz. Es kann vielmehr als ausreichend angesehen werden, wenn alle Saldenvorträge auf den gemeindli-
chen Bestandskonten für das neue Haushaltsjahr mit den entsprechenden Schlusssalden auf den Bestandskon-
ten für das abgelaufene Haushaltsjahr übereinstimmen. Aus einer solchen "Jahreseröffnungsbilanz" entstehen 
daher auch keine besonderen Informationsverpflichtungen der Gemeinde gegenüber dem Rat der Gemeinde 
oder gegenüber der Aufsichtsbehörde.  
 
Für die Gemeinde ist bei dem Übertragungsvorgang zwischen dem Haushaltsjahr und dem Folgejahr ein willkürli-
cher Wechsel zwischen verschiedenen Darstellungsformen unzulässig. Die Vorgabe einer Mindestgliederung für 
die gemeindliche Bilanz unterstützt daher die Einhaltung des Grundsatzes der Bilanzkontiunität (vgl. § 41 Absatz 
3 und 4 GemHVO NRW). Die Pflicht der Gemeinde, in ihrer Bilanz auch die Wertansätze des Vorjahres anzuge-
ben, dient ebenfalls diesem Zweck (vgl. § 41 Absatz 5 Satz 1 GemHVO NRW). 
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1.2.1.2 Die Beibehaltung der Wertansätze 
 
Der Grundsatz der Bilanzkontiunität bedingt, dass im Rahmen von aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren eine 
Bewertungsänderung (Umbewertung) oder eine andere Zuordnung der gemeindlichen Vermögensgegenstände 
und Schulden in der Bilanz der Gemeinde grundsätzlich nicht zulässig ist. Dadurch soll möglichen Veränderungen 
des Bilanzinhalts zwischen zwei Bilanzen entgegengewirkt und dem Stetigkeitsgebot gefolgt werden. Es muss 
daher eine Identität der einzelnen Wertansätze in den aufeinanderfolgenden Bilanzen gegeben sein und nicht 
eine Identität von evtl. zusätzlich gebildeten und ausgewiesenen Summen in der gemeindlichen Bilanz.  
 
Diese Vorgaben sollen eine wahrheitsgetreue Rechnungslegung durch die Gemeinde und die notwendige Ver-
gleichbarkeit der gemeindlichen Bilanzen sichern. Sie sollen die Gemeinde außerdem an die im abgelaufenen 
Haushaltsjahr getroffenen bilanziellen Entscheidungen binden. Im Zusammenhang mit der Feststellung des Jah-
resabschlusses durch den Rat der Gemeinde und der von ihm zutreffenden Entscheidung über die Verwendung 
des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages ist die vorzunehmende Verrechnung des 
gemeindlichen Jahresergebnisses mit dem Eigenkapital der Gemeinde als zulässige Abweichung anzusehen, da 
materiell die Bilanzidentität erhalten bleibt (vgl. § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). 
 
 
1.2.1.3 Die Durchbrechung des Grundsatzes 
 
In Ausnahmefällen kann aber es zu einer Durchbrechung des Grundsatzes der Bilanzkontinuität bei der Gemein-
de kommen. Der wichtigste Ausnahmefall ist dabei, dass z. B. haushaltsrechtliche Vorschriften in der Gemeinde-
ordnung und/oder der Gemeindeordnung geändert werden, und ab einem bestimmten Haushaltsjahr anzuwenden 
sind. Hierdurch können sich hinsichtlich der gemeindlichen Bilanz ggf. Wertveränderungen und Ausweisverände-
rungen ergeben, durch die der Grundsatz der Bilanzkontinuität tangiert wird. In diesem Zusammenhang ist dann 
zu prüfen, ob für die Gemeinde ggf. Beibehaltungs- oder Fortführungswahlrechte für eine Übergangszeit beste-
hen oder zugelassen werden.  
 
Eine weitere Durchbrechung des Grundsatzes der Bilanzkontinuität kann durch die haushaltsrechtlichen Vor-
schriften selbst entstehen. Nach der Regelung des Absatzes 2 der Vorschrift darf von den Grundsätzen des Ab-
satzes 1 nur abgewichen werden, soweit die Gemeindeordnung und die Gemeindehaushaltsverordnung etwas 
anderes vorsehen. Auf dieser Grundlage ist bisher noch für keinen gemeindlichen Sachverhalt eine Abweichung 
vom Grundsatz der Bilanzkontiunität haushaltsrechtlich bestimmt worden. Die Vergleichbarkeit der Wertansätze 
von aufeinanderfolgenden Bilanzen ist bisher auf diesem Wege nicht eingeschränkt worden. 
 
 
1.2.2 Zu Nummer 2 (Grundsatz der Einzelbewertung): 
 
1.2.2.1 Die Einzelbewertung 
 
Für die Bewertung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden im Jahresabschluss der Gemeinde gilt der 
Grundsatz der Einzelbewertung. Jeder gemeindliche Vermögensgegenstand und jede Verpflichtung der Gemein-
de ist einzeln zu bewerten. Eine Verrechnung des Vermögens mit den Schulden der Gemeinde ist grundsätzlich 
nicht zulässig, auch wenn in bestimmten Fällen die Bildung von Bewertungseinheiten möglich ist. Die Einzelbe-
wertung erfordert, dass der einzelne gemeindliche Vermögensgegenstand bewertungsfähig ist. Die Einzelposten 
in der gemeindlichen Bilanz müssen dabei unter Berücksichtigung der jeweiligen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten der Vermögensgegenstände gegeneinander abgrenzbar sind. Diese Vorgaben gelten entsprechend 
für die gemeindlichen Verpflichtungen, bei denen regelmäßig der Erfüllungsbetrag für den Ansatz in der Bilanz zu 
berücksichtigen ist. Die Gemeinde soll sich bei der Einzelbewertung um die gebotene Objektivierung bemühen, 
um den vorhandenen Ermessensspielraum willkürfrei bzw. frei von sachfremden Erwägungen auszufüllen. 
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In der Einzelbewertung der Gemeinde sind die örtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen. Die Gemeinde hat dabei 
unter einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise zu entscheiden, ob ein vorhandener gemeindlicher Vermögensge-
genstand selbstständig bewertbar und in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist, wenn die Gemeinde das wirt-
schaftliche Eigentum daran innehat (vgl. § 33 Absatz 1 Satz 1 GemHVO NRW). Mögliche Risiken bei einem Ver-
mögensgegenstand dürfen dabei nicht außer Betracht bleiben. Für den Wertansatz dürfen mögliche Wertminde-
rungen nicht mit noch nicht realisierten Wertsteigerungen verrechnet werden. Diese Vorgaben können ggf. dazu 
führen, dass gleiche oder ähnliche Vermögensgegenstände der Gemeinde im Hinblick auf ihre Eigenart, Ausstat-
tung sowie Nutzungs- und Verwendungsmöglichkeiten unterschiedlich zu bewerten sind.  
 
Die gemeindlichen Vermögensgegenstände und Schulden sind unter Beachtung des Stichtagsprinzips und bezo-
gen auf den Abschlussstichtag des jeweiligen Haushaltsjahres zu bewerten, sofern nicht wegen des Ansatzes 
des künftigen Erfüllungsbetrages auch weitere Faktoren oder Kriterien zu berücksichtigen sind. Bei der Bewer-
tung findet zudem das Vorsichtsprinzip sowie das Realisationsprinzip Anwendung. Auch der Grundsatz der Be-
wertungsstetigkeit ist von der Gemeinde zu beachten, denn dieser fordert die Beibehaltung der zum vorherge-
henden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden. Diese Regeln gelten unabhängig davon, zu wel-
chem Zeitpunkt um den Abschlussstichtag die Bewertung von der Gemeinde tatsächlich durchgeführt wird. Die 
Bewertung ist von der Gemeinde ausreichend zu dokumentieren und zu begründen.  
 
 
1.2.2.2 Die Bewertung zum Abschlussstichtag 
 
Die ausdrückliche Vorgabe in der Vorschrift, die gemeindlichen Vermögensgegenstände und die Schulden bezo-
gen auf den jeweiligen Abschlussstichtag zu bewerten, beinhaltet die Anwendung des Stichtagsprinzips. Die 
Bewertung der gemeindlichen Vermögensgegenstände und der Schulden durch die Gemeinde wird dadurch auf 
die zum jeweiligen Abschlussstichtag bestehenden gemeindlichen Verhältnisse ausgerichtet. Die Anwendung des 
Wertaufhellungsprinzips soll dabei sicherstellen, dass sämtliche am Abschlussstichtag objektiv bestehende Tat-
sachen, auch wenn diese erst im gesetzlich bestimmten Zeitraum der Aufstellung des gemeindlichen Jahresab-
schlusses bekannt werden (bis 31. März des Folgejahres), im Rahmen der Einzelbewertung von der Gemeinde 
berücksichtigt werden (vgl. § 95 Absatz 3 Satz 2 GO NRW).  
 
Etwaige nachträgliche örtliche Entwicklungen, welche die Wertverhältnisse des Vermögens und der Schulden der 
Gemeinde, bezogen auf den Stand zum Abschlussstichtag, verändern, stellen dagegen wertbegründende oder 
wertbeeinflussende Tatbestände dar, die nicht in die Bewertung einbezogen werden dürfen. Bei der Informations-
gewinnung in der Zeit zwischen dem Abschlussstichtag und dem 31. März als letzten Tag der Aufstellung des 
Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr ist von der Gemeinde daher die notwendige Sorgfalt an-
zuwenden. Den gewonnenen Kenntnissen müssen ordnungsgemäße Geschäftsvorgänge bei der Gemeinde 
zugrunde liegen und es muss eine Ausrichtung auf den betreffenden Abschlussstichtag bestehen. Bei solchen 
gemeindlichen Sachverhalten muss von der Gemeinde die Zulässigkeit der Anwendung des Wertaufhellungsprin-
zips für jeden betroffenen Sachverhalt geprüft werden.  
 
Mögliche Erweiterungen in den Wertverhältnissen können sich dadurch ergeben, dass die in der gemeindlichen 
Bilanz anzusetzenden Verbindlichkeiten und Rückstellungen nach dem künftigen Erfüllungsbetrag zu bemessen 
sind. Der bilanzielle Wertansatz zum Abschlussstichtag wird dabei durch den künftig von der Gemeinde aufzu-
wendenden Betrag bestimmt und nicht durch den Betrag, der am Abschlussstichtag voraussichtlich zu zahlen 
wäre. In diesen Fällen findet das "gemilderte" Stichtagsprinzip Anwendung und nicht das "strenge" Stichtagsprin-
zip. Die Entscheidung der Gemeinde über die Vornahme außerplanmäßiger Abschreibungen wegen einer vo-
raussichtlich dauernden Wertminderung bei gemeindlichen Vermögensgegenständen stellt ebenfalls eine Beson-
derheit dar, weil die dafür vorzunehmende Betrachtung auch eine Zeit umfassen muss, die über den Abschluss-
stichtag hinausgeht. 
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1.2.2.3 Die Vermögensgegenstände als Sachgesamtheit 
 
Im gemeindlichen Bereich werden viele Wirtschaftsgüter erst in einer zusammengesetzten Form zu einem ge-
brauchsfähigen Funktions- bzw. Vermögensgegenstand im Sinne der Aufgabenerfüllung der Gemeinde. In sol-
chen Fällen sind die einzelnen technischen Komponenten eines Vermögensgegenstandes nicht im Rahmen der 
gemeindlichen Verwaltungstätigkeit bzw. der Aufgabenerfüllung der Gemeinde nutzbar. Aus diesen Gegebenhei-
ten heraus werden von der Gemeinde regelmäßig „zusammengesetzte“ Vermögensgegenstände benötigt, z. B. 
eine gemeindliche Straße, die nur in der Kombination ihrer einzelnen Teile (Aufbauschichten) nutzungsfähig im 
Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung ist. Die einzelnen Komponenten eines gemeindlichen Vermögensge-
genstandes sind dann als untrennbar miteinander verbunden angesehen, sodass diese sachliche Einheit den 
gemeindlichen Vermögensgegenstand ausmacht (Sachgesamtheit). Die zuvor bestehenden einzelnen Bestand-
teile haben durch die Zusammenführung ihre Eigenschaft als selbstständige Vermögensgegenstände verloren 
und sind als solche nicht mehr eigenständig aktivierungsfähig. Das Prinzip des Nutzungszusammenhangs dient 
dabei den Objektivierungserfordernissen und der sachlichen Vergleichbarkeit.  
 
Diese Einordnung wirkt sich auch auf die Einzelbewertung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes aus. 
Die mögliche Alternative, eine Bewertung und Bilanzierung der einzelnen Vermögensteile gemeindlicher Vermö-
gensgegenstände, würde einen breiten und vielfach nicht mehr nachvollziehbaren Ermessensspielraum für die 
Gemeinde eröffnen, wenn diese Möglichkeit haushaltsrechtlich sachgerecht im Sinne der gemeindlichen Aufga-
benerfüllung wäre (Komponentenansatz). Der notwendige haushaltswirtschaftliche Gleichklang ist dabei aber 
nicht als gegeben anzusehen. Die Gemeinde könnte komplexe Vermögensgegenstände nach eigenem Belieben 
in einzelne Komponenten zerlegen, diese einzeln bewerten und zusammenhanglos in ihrer Bilanz ansetzen. Es 
können sich dadurch unterschiedliche und vielfach nicht mehr nachvollziehbare Aufteilungen und Bewertungen 
für solche gemeindlichen Vermögensgegenstände ergeben. Vor diesem Hintergrund ist es sachgerecht, dass 
bilanzielle Wertansätze für Vermögensteile gemeindlicher Vermögensgegenstände sowie darauf bezogene Ab-
schreibungen nicht zulässig sind. 
 
 
1.2.2.4 Die Vermögensgegenstände bei Gesamtkaufpreisen 
 
Die Gemeinde erhält für ihre Aufgabenerfüllung oftmals in einem Erwerbsvorgang gleichzeitig mehrere Vermö-
gensgegenstände und zahlt dafür einen Gesamtkaufpreis. Für die gemeindliche Bilanzierung sind dann unter 
Beachtung des Einzelbewertungsgrundsatzes grundsätzlich die Anschaffungskosten der einzelnen erworbenen 
Vermögensgegenstände zu ermitteln. Bei mehreren erworbenen Vermögensgegenständen ist daher immer eine 
Aufteilung des Gesamtkaufpreises auf die beschafften Vermögensgegenstände vorzunehmen. Die Gemeinde hat 
daher in sinnvoller Weise die Grundlage für die Aufteilung festzulegen. Sie hat zu prüfen, ob und welche gleichar-
tigen Vermögensgegenstände von ihr erworben wurden, z. B. bewegliche und unbewegliche Vermögensgegen-
stände mit gleichen Nutzungsdauern. Für den Ansatz der erhaltenen Vermögensgegenstände in der gemeindli-
chen Bilanz hat die Gemeinde den Wert eines jeden beschafften Vermögensgegenstandes, bezogen auf den 
Zeitpunkt der Beschaffung festzulegen. Dafür kann z. B. hilfreich sein, wenn in der Vereinbarung über den Erwerb 
auch Kaufpreise für einzelne Vermögensgegenstände benannt werden oder andere Hinweise ggf. Rückschlüsse 
auf die Werte der einzelnen Vermögensgegenstände zulassen.  
 
 
1.2.2.5 Die Ausnahmen vom Einzelbewertungsgrundsatz 
 
1.2.2.5.1 Die Bewertungsvereinfachungsverfahren 
  
Für die Gemeinde sind besondere Ausnahmen vom haushaltsrechtlichen Grundsatz der Einzelbewertung in Form 
von Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen worden (vgl. § 34 GemHVO NRW). Solche Verfahren kön-
nen von der Gemeinde bei entsprechenden örtlichen Sachverhalten angewendet werden, z. B. die Festbewertung 
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oder die Gruppenbewertung. Die Verfahren werden von der Gemeinde dann genutzt, wenn aufgrund von Wirt-
schaftlichkeits-, Realisierbarkeits- oder Praktikabilitätsgründen die Anwendung unter Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten sinnvoll und sachgerecht ist.  
 
Bei der Inanspruchnahme von Bewertungsvereinfachungen ist auch der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Be-
wertungszwecks zu beachten. In der benannten Vorschrift werden daher die Voraussetzungen für die Anwendung 
des Festwertverfahrens und der Gruppenbewertung genannt, um eine zutreffende Anwendung bei der Gemeinde 
sicherzustellen. Für die Gemeinde folgt aus der Vorschrift, dass die Anwendung anderer Bewertungsvereinfa-
chungsverfahren nicht zulässig ist, z. B. das Lifo- und Fifo-Verfahren sowie sonstige Verbrauchsfolgeverfahren 
oder Verbrauchsfiktionen.  
 
 
1.2.2.5.2 Die Bildung von Bewertungseinheiten 
 
1.2.2.5.2.1 Die Zulässigkeit von Bewertungseinheiten 
 
Die Bildung von Bewertungseinheiten hat grundsätzlich zum Ziel, den bei einzelbezogener Betrachtung notwen-
digen Ansatz von Verlusten in der gemeindlichen Bilanz zu unterlassen, wenn diese aufgrund von eingesetzten 
Absicherungsinstrumenten nicht eintreten können. Die Bildung einer Bewertungseinheit stellt dabei eine Ausnah-
me vom Grundsatz der Einzelbewertung und vom haushaltsrechtlichen Bruttoprinzip dar. Der Haushaltsgesetz-
geber hat eine besondere Regelung bisher nicht für geboten gehalten. Eine solche Regelung könnte festlegen, 
dass in den Fällen, in denen ein Sicherungszusammenhang zwischen einem abgesicherten Grundgeschäft der 
Gemeinde und einem vereinbarten Sicherungsinstrument vorliegt, im Zeitraum des Ausgleichs auf die Erfassung 
und Bilanzierung eines drohenden Verlustes aus dem gemeindlichen Geschäft verzichtet werden kann. 
 
Im Rahmen der Bilanzierung der Gemeinde zum Ausgleich gegenläufiger Wertänderungen oder Zahlungsströme 
aus vergleichbaren Risiken, soweit sich die gegenläufigen Wertänderungen oder Zahlungsströme aufheben, stellt 
die Bildung einer Bewertungseinheit eine Möglichkeit der Bilanzierung dar. Solche Bewertungseinheiten müssen 
mit einer Zwecksetzung gebildet werden und beruhen auf der Überlegung, dass die aus einem Grundgeschäft der 
Gemeinde resultierenden Risiken durch den Einsatz von Sicherungsinstrumenten (üblicherweise Derivate) - wirt-
schaftlich betrachtet - neutralisiert werden. In den Fällen, in denen beim gemeindlichen Grund- und Sicherungs-
geschäft keine vergleichbaren Risiken bestehen, hat die Gemeinde diese beiden Geschäfte einzeln zu betrachten 
und darauf die für sie geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsregeln anzuwenden.  
 
Als absicherungsfähige Grundgeschäfte kommen dabei i.d.R. Vermögensgegenstände und Schulden in Betracht, 
die mit Finanzinstrumenten zu Bewertungseinheiten zusammengefasst werden können. So sind z.B. Finanzderi-
vate als schwebende Geschäfte zu betrachten und nicht zu bilanzieren. Bei der Bewertung von in Bewertungs-
einheiten zusammengefassten Finanzinstrumenten wird unter Einschränkung des Imparitätsprinzips und des 
Grundsatzes der Einzelbewertung auf die Berücksichtigung nicht realisierter Verluste verzichtet, wenn diesen in 
gleicher Höhe nicht realisierte Gewinne gegenüberstehen. Das Erfordernis, das die gegenläufigen Wertänderun-
gen oder Zahlungsströme aus vergleichbaren Risiken resultieren müssen, ist für die Frage des Effektes einer 
Bewertungseinheit von Bedeutung.  
 
Die Eignung einer Bewertungseinheit zur Absicherung muss immer im Zeitpunkt ihrer Begründung gegeben sein 
und gilt dann auch in den Folgejahren. Vor diesem Zeitpunkt ist von der Gemeinde zwingend eine Risikoanalyse 
vorzunehmen, in der unter Einbeziehung der eigenen Ziele und Möglichkeiten, die Risiken identifiziert und beur-
teilt werden. Dabei gilt es, nicht nur gemeindebezogen die Risikomaßstäbe und Risikogrenzen sowie ggf. Tole-
ranzen zu bestimmen, sondern auch die Risikosteuerung, Risikoüberwachung mit den dafür notwendigen Hand-
lungsinstrumenten festzulegen.  
  
  



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 32 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1864 

1.2.2.5.2.2 Die Bilanzierung von Bewertungseinheiten 
 
Für eine bilanzielle Abbildung einer Bewertungseinheit hat sich in der Praxis einerseits die Einfrierungsmethode 
entwickelt, bei der keine Buchungen für entstandene Wertveränderungen beim Grundgeschäft als auch beim 
Sicherungsinstrument vorgenommen werden, soweit diese unmittelbar in den vertraglichen Grenzen berührt sind. 
Andere Wertveränderungen sind nach den einschlägigen Grundsätzen zu erfassen, sodass z.B. für einen Ver-
lustüberhang eine Drohverlustrückstellung zu bilden ist, während ein Gewinnüberhang wegen des Realisations-
prinzips nicht zu buchen ist.  
 
Diese Methode bietet sich im Sinne der allgemeinen Bewertungsanforderungen für Gemeinden an, auch wenn 
sich in der handelsrechtlichen Praxis die Durchbuchungsmethode entwickelt hat. Bei der Methode werden anders 
als bei der Einfrierungsmethode auch die unrealisierten Gewinne ergebniswirksam erfasst, sodass sich auch die 
Wertansätze in der gemeindlichen Bilanz ändern. Unabhängig von der angewandten Methode sind die von der 
Gemeinde ggf. zu leistende oder erhaltene Zahlungen in der gemeindlichen Finanzrechnung zu erfassen. Die 
Bildung einer Bewertungseinheit und deren Ansatz in der gemeindlichen Bilanz bedürfen entsprechender Anga-
ben im Anhang des gemeindlichen Jahresabschlusses (vgl. § 44 Absatz 2 Nummer 2 GemHVO NRW).  
 
Von der Gemeinde sind außerdem die Geschäfte über zusammengesetzte Finanzinstrumente zu dokumentieren 
und deren Wirksamkeit sowie die möglichen Risiken sind zu überwachen. Diese Vorgabe erfordert, eine getrenn-
te Erfassung der Finanzgeschäfte in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung. Wird von der Gemeinde bei diesen 
Gegebenheiten eine Bewertungseinheit gebildet und in ihrer gemeindlichen Bilanz angesetzt, bedarf es dazu 
einer gesonderten Angabe im Anhang des gemeindlichen Jahresabschlusses (vgl. § 44 Absatz 2 Nummer 2 
GemHVO NRW).  
 
Die Geschäfte der Gemeinde über zusammengesetzte Finanzinstrumente sind hinsichtlich deren Wirksamkeit 
sowie wegen der möglicherweise auftretenden Risiken ständig zu überwachen und mindestens zu jedem Ab-
schlussstichtag hinsichtlich der Wirkungen zu analysieren. Dabei ist zu z. B. zu prüfen, ob und in welchem Um-
fang sich die gegenläufigen Zahlungsströme und Wertentwicklungen innerhalb der von der Gemeinde gebildeten 
Bewertungseinheit voraussichtlich tatsächlich ausgleichen. Diese Gegebenheiten erfordern, eine ausreichende 
Dokumentation über solche gemeindlichen Finanzgeschäfte sowie deren getrennte Erfassung in der gemeindli-
chen Finanzbuchhaltung. 
 
 
1.2.2.5.2.3 Die Unzulässigkeit einer Bewertungseinheit 
 
Von der Gemeinde darf keine Bewertungseinheit gebildet werden, wenn ein Finanzinstrument, z.B. ein Derivat, im 
Vergleich zu dem damit zusammenhängenden Grundgeschäft wesentlich höhere oder zusätzliche (andere oder 
nicht vergleichbare) Risiken aufweist, z. B. Zinsrisiken und Währungsrisiken. Das Finanzinstrument darf aber 
auch keine anderen Verpflichtungen enthalten, bei denen kein Zusammenhang zu einem Grundgeschäft besteht. 
In solchen Fällen eignet sich ein bankrechtliches Sicherungsinstrument nicht zur Absicherung eines Risikos aus 
dem gemeindlichen Grundgeschäft. Die Gemeinde darf in diesen Fällen dann auch aus wirtschaftlicher Sicht die 
Finanzgeschäfte nicht zu einer Bewertungseinheit zusammenfassen. Die Geschäfte sind vielmehr getrennt von-
einander zu bewerten und zu bilanzieren.  
 
Für die Gemeinde ist auch dann die Bildung einer Bewertungseinheit nicht zulässig, wenn im Rahmen eines 
Zinssicherungsinstruments der Bank ein einseitiges Kündigungsrecht zusteht. Der Bank steht dadurch allein die 
Möglichkeit einer Anpassung zu, z.B. an den Marktzins. Die Gemeinde kann das abgeschlossene Finanzgeschäft 
nicht verändern. Daher geht die Einbeziehung eines einseitigen Kündigungsrechtes in solchen Finanzgeschäften 
zulasten der Gemeinde. Diese Gegebenheiten führen dazu, dass der Zweck der gemeindlichen Zinssicherung 
dadurch nicht erreichbar ist.  
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In eine Bewertungseinheit der Gemeinde können auch keine vorzunehmenden außerplanmäßigen Abschreibun-
gen einbezogen werden, denn dadurch würde in erheblichem Maße gegen die allgemeinen Bewertungsgrundsät-
ze verstoßen. Von der Gemeinde ist vor dem Abschluss von Finanzgeschäften und zum Abschlussstichtag zu 
prüfen, ob ggf. bilanzierungspflichtige Sachverhalte vor Ort vorliegen. In solchen Fällen unterliegen dann die 
zusammengesetzten (strukturierten) Finanzinstrumente der Gemeinde den maßgeblichen Bilanzierungs- und 
Bewertungsgrundsätzen. 
  
 
1.2.3 Zu Nummer 3 (Anwendung des Vorsichtsprinzips): 
 
1.2.3.1 Das Vorsichtsprinzip 
 
Für die Bewertung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden im Jahresabschluss der Gemeinde gilt auch 
das Vorsichtsprinzip. Dieses Prinzip beinhaltet besondere Sorgfaltspflichten der Gemeinde bei der Bewertung von 
Vermögen und Schulden, sodass die im Rahmen von Ermessen zu ermittelnden Ergebnisse grundsätzlich nicht 
zu hoch und nicht zu niedrig sein sollen. Bei jedem gemeindlichen Vermögensgegenstand und jeder Verpflichtung 
der Gemeinde sind deshalb auch die möglichen Risiken und Verluste zu beurteilen. Das Vorsichtsprinzip beinhal-
tet i.d.R. als Hauptziel die Wahrung der Gläubigerinteressen, sodass sich die Gemeinde als Bilanzierende im 
Zweifel tendenziell eher schlechter als zu gut darstellen kann. Das Prinzip steht zudem in direktem Zusammen-
hang mit den Kapitalerhaltungsgrundsätzen.  
 
Im Sinne des öffentlichen Rechnungswesens der Gemeinden muss das Vorsichtsprinzip ggf. unter Berücksichti-
gung der gemeindlichen Erfordernisse relativiert werden. In diesem Zusammenhang gilt es, bei der Darstellung 
der gemeindlichen Vermögenslage nicht nur die Aufgabenerfüllung der Gemeinde in den Vordergrund zu stellen, 
sondern auch die Interessen des Rates, der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gläubiger und der Geschäfts-
partner der Gemeinde zu berücksichtigen. Die Gemeinde soll daher ein sachgerechtes Maß im Rahmen der ört-
lich und eigenverantwortlich zu treffenden Ermessensentscheidungen anwenden. Eine vorsichtige Darstellung der 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde verhindert dabei eine Überforderung der gemeindlichen Leistungsfähig-
keit. Die Vorgabe der angemessenen Berücksichtigung von Risiken und Verlusten im Rahmen des gemeindlichen 
Jahresabschlusses erfüllt aber auch den Zweck, eine nicht gerechtfertigte Belastung zukünftiger Generationen im 
Sinne der Generationengerechtigkeit zu vermeiden. Die Willkürfreiheit begrenzt dabei die Anwendung des Vor-
sichtsprinzips durch die Gemeinde.  
 
Bei der Anwendung des Vorsichtsprinzips steht der Gemeinde zudem ein Beurteilungsspielraum im Rahmen ihrer 
Ermessensentscheidungen zu. Sie soll jedoch den einzelnen örtlichen Sachverhalt oder Geschäftsvorfall weder 
zu optimistisch noch zu pessimistisch beurteilen. Ein sachgerechtes Handeln erfordert, dass die Gemeinde bei 
den betreffenden Geschäftsvorfällen vor ihrer Entscheidung alle zugänglichen Informationen hinsichtlich eines 
wahrscheinlichen Eintritts eines Risikos prüft und bewertet sowie die getroffene Entscheidung ausreichend doku-
mentiert. Das Vorsichtsprinzip findet aber noch besondere Ausprägungen in Form des Realisationsprinzips und 
des Imparitätsprinzips sowie des Prinzips der Bewertungsvorsicht. 
 
 
1.2.3.2 Das Realisationsprinzip  
 
Die Kapitalerhaltung in Gestalt des Realisationsprinzips findet auch im NKF ihre Anwendung. Die Gemeinde darf 
entstehende Gewinne nicht dann schon in Ansatz bringen, wenn ihr Eintritt vorhersehbar ist, sondern erst nach 
ihrer Realisierung. Dieses Realisationsprinzip hat einen Bezug zu den gemeindlichen Erträgen. Es hat die Aufga-
be, die vorzeitige Berücksichtigung möglicher zukünftiger Gewinne zu verhindern. Wegen der im Realisations-
prinzip enthaltenen Zeitbestimmung darf die Gemeinde nur die Gewinne in ihrer Bilanz berücksichtigen, die am 
Abschlussstichtag bereits realisiert worden sind. Sie darf somit auch nur gemeindliche Forderungen in ihrer Bilanz 
ansetzen, die durch Ansprüche der Gemeinde vor dem Abschlussstichtag begründet worden sind.  
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Der Anwendung des Realisationsprinzips für den gemeindlichen Bereich liegt auch die Überlegung zugrunde, die 
haushaltswirtschaftliche Realisierung der gemeindlichen Erträge aus einseitigen Leistungen an das Verwaltungs-
handeln der Gemeinde zu binden. Es soll damit bei Verwaltungsverfahren der Erfüllungszeitpunkt ausschlagge-
bend sein, der in dem der Leistung zugrunde liegenden Leistungsbescheid durch die Gemeinde festgesetzt wor-
den ist. Erst zu diesem Zeitpunkt entstehen die Leistungspflicht des Dritten (Erfüllungszeitpunkt) und Ansprüche 
der Gemeinde und dadurch die rechtliche Ursache als wertbegründender wirtschaftlicher Tatbestand im Sinne 
des Realisationsprinzips.  
 
Dieser Sachverhalt bedeutet in betriebswirtschaftlicher Hinsicht eine Anknüpfung an das Umsatzprinzip, denn 
öffentlich-rechtlich stellt ein Leistungsbescheid eine  umsatzbezogene Handlung der Gemeinde dar, unabhängig 
davon, ob Erträge erzielt oder Aufwendungen entstehen. Die Anwendung des Realisationsprinzips in diesem 
Sinne ist auch wegen des Problems geboten, dass ein möglicher Ertrag nicht zuverlässig in der Zeit vor dem 
Leistungsbescheid gemessen und nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zugeordnet werden kann. Er kann erst 
im Haushaltsjahr erfasst werden, in dem der Leistungsbescheid der Gemeinde mit dem ausdrücklichen Erfül-
lungszeitpunkt erlassen wird.  
 
Erst zum Zeitpunkt des gemeindlichen Leistungsbescheides ist daher objektiv betrachtet das Ressourcenauf-
kommen der Gemeinde oder der Ressourcenverbrauch als entstanden anzusehen, weil diese Sachlage durch 
einen gemeindlichen Rechtsakt (Leistungsbescheid) objektiviert wird. Zu diesem Zeitpunkt tritt daher auch erst 
eine verlässliche Bewertbarkeit ein. Dieser Zeitpunkt bestimmt daher auch die haushaltsmäßige Zuordnung von 
gemeindlichen Erträgen und Aufwendungen sowie ihre Behandlung im Jahresabschluss der Gemeinde. Dabei 
kommt es regelmäßig nicht zur Anwendung des Wertaufhellungsprinzips durch die Gemeinde, wenn nicht bereits 
zum Abschlussstichtag sämtliche objektiv bestehende Tatsachen vorliegen, sodass diese bei der Aufstellung des 
gemeindlichen Jahresabschlusses zu berücksichtigen sind. 
 
 
1.2.3.3 Das Imparitätsprinzip  
 
Nach der Vorschrift wird von der Gemeinde verlangt, aus Vorsichtsgründen vorhersehbare Verluste bereits vor 
ihrer Realisierung zu berücksichtigen (Imparitätsprinzip) und als Aufwendungen in der gemeindlichen Ergebnis-
rechnung zu erfassen. Dieses Prinzip führt zum zeitlichen Vorziehen von Aufwendungen bzw. zur Vorwegnahme 
künftiger Aufwendungen. Die Gemeinde muss nach den in diesem Prinzip enthaltenen Bedingungen alle vorher-
sehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind bzw. bei denen eine hohe Ein-
trittswahrscheinlichkeit besteht, in ihrer Bilanz berücksichtigen. Diese Vorgabe gilt grundsätzlich auch dann, wenn 
die Risiken und Verluste erst nach dem Abschlussstichtag, aber innerhalb der Frist zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses bekannt geworden sind (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW).  
 
Von der Anwendung des Imparitätsprinzips werden sowohl bilanzielle Sachverhalte als auch schwebende Ge-
schäfte der Gemeinde erfasst, denn es sollen im gemeindlichen Jahresabschluss nur die relevanten Informatio-
nen berücksichtigt werden, für die i.d.R. ein Anlass vor dem Abschlussstichtag besteht. In diesem Sinne ist eine 
Veränderung des Jahresergebnisses der Gemeinde durch die Anwendung des Imparitätsprinzips näher konkreti-
siert worden. So besteht z. B. im Falle einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung bei Vermögensgegen-
ständen des gemeindlichen Anlagevermögens eine Verpflichtung zur Vornahme außerplanmäßiger Abschreibun-
gen (vgl. § 35 Absatz 5 GemHVO NRW). Die Anwendung des Imparitätsprinzips in der gemeindlichen Praxis 
kann dabei i.d.R. auf Geschäftsvorfälle der Gemeinde mit erheblicher Bedeutung beschränkt werden.  
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1.2.3.4 Das Prinzip der Wertaufhellung  
 
1.2.3.4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Haushaltsjahres und dem gesetzlich bestimmten letzten Tag 
der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr (31. März des Folge-
jahres) können der Gemeinde Informationen oder Ereignisse bekannt werden, die sich noch auf das abgelaufene 
Haushaltsjahr beziehen. Derartige Gegebenheiten beeinflussen nicht den Wert und stellen daher wertaufhellende 
Informationen dar. Für die Gemeinde entsteht dadurch die Pflicht, ihren Jahresabschluss zu aktualisieren, denn in 
diesem Abschluss sollen die wirtschaftlichen Verhältnisse in der Gemeinde möglichst so gezeigt werden, wie 
diese objektiv zum Abschlussstichtag des Haushaltsjahres waren. 
 
Das Wertaufhellungsprinzip soll in Bezug auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushalts-
jahres sicherstellen, dass sämtliche am Abschlussstichtag objektiv bestehende Tatsachen bei der Aufstellung des 
gemeindlichen Jahresabschlusses berücksichtigt werden, auch wenn die Gemeinde erst nach dem Abschluss-
stichtag davon Kenntnis hat. Bei der Informationsgewinnung im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und 
dem letzten fristgerechten Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr (Fertig-
stellung) ist vom Kämmerer (Aufstellung) und Bürgermeister (Bestätigung) die notwendige Sorgfalt anzuwenden, 
um den gemeindlichen Jahresabschluss inhaltlich zutreffend aufzustellen. Den möglicherweise gewonnenen 
Erkenntnissen müssen ordnungsgemäße Geschäftsvorgänge bei der Gemeinde zugrunde liegen und es muss 
eine Ausrichtung auf das betreffende Haushaltsjahr mit seinem Abschlussstichtag bestehen. Die Anwendung des 
Wertaufhellungsprinzips muss zudem von der Gemeinde für jeden davon betroffenen Sachverhalt geprüft und 
dokumentiert werden. Die Ergebnisse sind in die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses einzubeziehen.  
 
Die Beachtung des Wertaufhellungsprinzips durch die Gemeinde führt zudem nicht zu einer Änderung oder Be-
richtigung des gemeindlichen Jahresabschlusses. Das Prinzip ist nur in dem dreimonatigen Zeitraum anwendbar, 
in dem der Entwurf des Jahresabschlusses durch den Kämmerer aufzustellen und durch den Bürgermeister zu 
bestätigen ist (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW). Gleichwohl kann die Anwendung des Wertaufhellungsprinzips zu 
Sachverhalten oder Anlässen führen, die auch einer Berichtigung des gemeindlichen Jahresabschlusses zugrun-
de liegen können, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Es kann sich z. B. als Anlass für eine 
Berichtigung des Jahresabschlusses ergeben, dass ein oder mehrere Wertansätze in der Bilanz zu niedrig, 
und/oder zu hoch, zu Unrecht oder zu Unrecht nicht angesetzt worden sind. Diese Gegebenheiten gelten ent-
sprechend für die Haushaltspositionen in der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung im Jahresabschluss. 
 
Von der Gemeinde dürfen dagegen Informationen, die im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und dem 
letzten Tag der fristgerechten Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushalts-
jahr bekannt werden und sich auf Gegebenheiten nach dem Abschlussstichtag beziehen, nicht im Rahmen der 
Aufstellung des Jahresabschlusses berücksichtigt werden (wertbegründende Informationen). Derartige Tatsachen 
beeinflussen den von der Gemeinde zu bilanzierenden Wert und zeigen die gemeindlichen Verhältnisse zum 
Abschlussstichtag nicht mehr so, wie sie zu diesem Zeitpunkt objektiv gesehen waren. Die Einbeziehung solcher 
Informationen in den gemeindlichen Jahresabschluss würde daher das zu vermittelnde Bild über die wirtschaftli-
che Lage der Gemeinde verfälschen. 
 
 
1.2.3.4.2 Die Wertaufhellung und die Aufstellungsfrist für den Jahresabschluss 
 
1.2.3.4.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Das Wertaufhellungsprinzip kann durch die Gemeinde nur im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und dem 
letzten Tag der fristgerechten Aufstellung des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr angewendet 
werden. Das Ende dieses Zeitraumes wird dabei durch die gesetzliche Regelung bestimmt, dass der Bürgermeis-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 32 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1868 

ter innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres den von ihm bestätigten (aufgestellten) Jahres-
abschluss dem Rat der Gemeinde zur Feststellung zuzuleiten hat (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW). Dieser Tag stellt 
gleichzeitig auch den letzten Tag für die Anwendung des Wertaufhellungsprinzips dar. Die gemeindliche Wertauf-
hellung ist wie folgt einzuordnen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Wertaufhellung im gemeindlichen Jahresabschluss  

 

Haushaltsjahr 

 
Ereignisse 

nach dem Abschlussstichtag 
 

 
Ereignisse 

nach dem Abschlussstichtag 
 

Januar - Dezember 

 
Abschluss- 

stichtag 
(31.12.) 

 

Januar - März 
Bestätigung 
durch BM 

(bis 31.03.) 
Januar - Dezember 

Feststellung 
durch Rat 
(bis 31.12) 

 
Nachweispflicht 

 
Gemeindliche Geschäftsvorfälle, die 
ergebniswirksam sind sowie Zahlungs-
geschäfte der Gemeinde, die zur Ände-
rung der Liquidität geführt haben. 

 
(Angaben in der Ergebnisrechnung 

und der Finanzrechnung 
sowie der Bilanz) 

 

 
Wertaufhellend 

 
Ereignisse, die grundlegende Hin-
weise zu Gegebenheiten der Ge-

meinde geben, die zum Abschluss-
stichtag vorliegen. 

 
(Angaben im Anhang) 

 

 
Wertbegründend 

 
Ereignisse, die Gegebenheiten der 
Gemeinde anzeigen, die nach dem 
Abschlussstichtag eingetreten sind. 

 
 

(Angaben im Lagebericht) 
 

Abbildung 467 „Die Wertaufhellung im gemeindlichen Jahresabschluss“ 
 
Unter Einbeziehung der gesetzlichen Verpflichtungen des Kämmerers und des Bürgermeisters zur Aufstellung 
bzw. Bestätigung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses ist ein solcher Abschlusstermin regelmäßig 
der Tag, an dem der Bürgermeister durch seine Unterschrift den vom Kämmerer bestätigten Entwurf des ge-
meindlichen Jahresabschlusses dem Rat der Gemeinde zuleitet oder dem Rechnungsprüfungsausschuss unmit-
telbar übergibt. Nach der gesetzlichen Regelung soll die Zuleitung des gemeindlichen Jahresabschlusses an den 
Rat innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres erfolgen (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW). Grund-
sätzlich ist deshalb der 31. März des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres als letzter Tag der Zuleitung an den 
Rat der Gemeinde anzusehen. 
 
Dieser gesetzlich bestimmte Tag stellt gleichzeitig auch den letzten Tag für die Anwendung des Wertaufhellungs-
prinzips durch die Gemeinde dar. Die Festlegung dieses Zeitpunktes ist einerseits aus Sicht des Rates geboten, 
denn dieser soll so frühzeitig wie möglich über die Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres informiert wer-
den. Andererseits erfordert der jährlich gleiche Ablauf der gemeindlichen Haushaltswirtschaft die Einhaltung des 
gesetzten Zeitpunktes. Die Ist-Werte des abgelaufenen Haushaltsjahres sind Bestandteil der Haushaltsplanung 
für das Folgejahr des laufenden Haushaltsjahres und in dem dafür aufzustellenden Haushaltsplan einzustellen.  
 
Die Anzeige der Haushaltssatzung für das Folgejahr soll dabei spätestens einen Monat vor Beginn des Haus-
haltsjahres erfolgen (vgl. § 80 Absatz 5 Satz 2 GO NRW). Der Bürgermeister als Verantwortlicher für die Ge-
schäftsvorgänge in der gemeindlichen Verwaltung und als Vorsitzender des Rates der Gemeinde muss daher 
grundsätzlich ein großes Eigeninteresse an einer zügigen Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses 
haben (vgl. § 41 Absatz 2 Satz 4 und § 62 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). Die Vorgabe einer zeitlichen Begrenzung 
für die Wertaufhellung ist daher als sachgerecht anzusehen, denn die im gemeindlichen Jahresabschluss enthal-
tenen Informationen verlieren mit zunehmendem Zeitablauf ihre Bedeutung für die Adressaten der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft sowie für die Steuerung der Gemeinde. 
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Die zeitliche Frist und das Wertaufhellungsprinzip stehen sich zudem nicht als zwei gleichrangige haushaltsrecht-
liche Vorschriften gegenüber, die deshalb hinsichtlich ihrer Bedeutung und Wesentlichkeit gegeneinander abzu-
wägen wären. Für die gesetzliche Vorschrift über die Aufstellungsfrist besteht von Anfang an ein Vorrang gegen-
über einem haushaltswirtschaftlichen Prinzip, dass verordnungsrechtlich bestimmt und in einen Zusammenhang 
mit der gesetzlichen Regelung gestellt wurde. Ein solcher Vorrang kann dabei auch nicht im Wege der Auslegung 
auf das haushaltswirtschaftliche Prinzip übertragen werden. Es würde ggf. lediglich ein Korrekturbedürfnis, aber 
keine bilanzielle Rechtswidrigkeit des Jahresabschlusses entstehen, wobei zu prüfen wäre, ob diese Sachlage 
ggf. einen ausreichenden Anlass für eine Änderung des Bestätigungsvermerks begründen kann.  
 
 
1.2.3.4.2.2 Keine eigenständige Ausgestaltung 
 
Die Anwendung des haushaltswirtschaftlich bestimmten Wertaufhellungsprinzips kann die Gemeinde grundsätz-
lich nicht vom zeitlichen und organisatorischen Ablauf der eigenen Aufstellungsarbeiten des gemeindlichen Jah-
resabschlusses bzw. von seiner Fertigstellung abhängig machen. Es ist daher von der Gemeinde nicht zu ent-
scheiden, in welchem Zeitraum nach dem Abschlussstichtag ertrags-, aufwands- oder vermögenswirksame 
Sachverhalte in die zum Abschlussstichtag vorzunehmende Periodenabgrenzung noch einbezogen werden dür-
fen. Der Grundsatz der Haushaltswahrheit verlangt, dass die Anwendung des Prinzips der Wertaufhellung durch 
die Gemeinden willkürfrei erfolgen muss. Er unterliegt daher nicht der eigenständigen Ausgestaltung durch die 
Gemeinde, z. B. in dem die Zeitdauer der Abschlussprüfung hinzugerechnet wird.  
 
Durch die ausdrückliche Verwendung des Begriffs „Aufstellung“ in der Vorschrift über den gemeindlichen Jahres-
abschluss (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW) und in der Vorschrift über die allgemeinen Bewertungsanforderungen 
wird ausdrücklich eine unmittelbare Verbindung zwischen diesen haushaltsrechtlichen Tatbeständen geschaffen. 
Für die Gemeinde wird dadurch z. B. klargestellt, dass der Zeitraum für die Anwendung des Wertaufhellungsprin-
zips nicht eigenständig ausgestaltet und erweitert werden kann. Der Zeitraum kann daher auch nicht bis zur tat-
sächlichen Prüffähigkeit der gemeindlichen Jahresabschlussunterlagen oder bis zum Abschluss der Prüfung des 
Jahresabschlusses oder bis zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Gemeinde 
hinausgeschoben werden (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW).  
 
Diese oftmals aus örtlichen Gründen gewünschte Ausdehnung des Zeitraumes der Wertaufhellung findet in den 
haushaltsrechtlichen Vorschriften jedoch keine Grundlage (vgl. §§ 96 und 101 GO NRW). Ein möglicher Ände-
rungsbedarf des gemeindlichen Jahresabschlusses nach dem gesetzlich bestimmten Aufstellungszeitraum kann 
daher nicht unter dem Begriff der Wertaufhellung subsumiert werden, sondern stellt eine Berichtigung dar, über 
deren Umsetzung vor der Feststellung des Jahresabschlusses die Gemeinde zu entscheiden hat. Eine eigen-
ständige Verkürzung des Wertaufhellungszeitraums durch die Gemeinde, z. B. auf den ersten oder die ersten 
beiden Monate nach dem abgelaufenen Haushaltsjahr, ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Sie entsteht i.d.R. 
dann, wenn früher als gesetzlich vorgeschrieben der Bürgermeister den Entwurf des Jahresabschlusses dem Rat 
zugeleitet oder dem Rechnungsprüfungsausschuss übergibt.  
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht lässt die Zeit zwischen dem Abschlussstichtag des Haushaltsjahres und dem 
Tag der Bestätigung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses als Zeitraum zu, in dem das Wertauf-
hellungsprinzip zur Anwendung durch die Gemeinde kommen kann. Der in der Vorschrift des § 95 Absatz 3 GO 
NRW festgelegte Zeitraum von drei Monaten muss dabei nicht in vollem Umfang genutzt werden. Er ist dann 
kürzer, wenn der gemeindliche Jahresabschluss vor dem Ende dieses Zeitraumes tatsächlich aufgestellt und dem 
Rat zur Feststellung zugeleitet worden ist. Die Beachtung einer Frist dient u.a. dazu, die Gemeinde davon abzu-
halten, auf mögliche Erkenntnisse in einer unbestimmten künftigen Zeit zu hoffen, um das Ergebnis des abgelau-
fenen Haushaltsjahres noch nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen gestalten zu können.  
 
Außerdem stehen alle haushaltsrechtlichen Vorschriften in einem Gesamtzusammenhang, sodass die Möglich-
keiten der einen Vorschrift zum Teil durch Beschränkungen aus einer anderen Vorschrift begrenzt werden kön-
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nen. Aus diesem Grunde finden Ansichten, dass der Wertaufhellungszeitraum über die Drei-Monats-Frist hinaus-
geht, in den gesetzlichen Vorschriften keine Grundlage. Die Gemeinde sollte grundsätzlich dafür Sorge tragen, 
dass so frühzeitig wie möglich der gemeindliche Jahresabschluss mit den darin enthaltenen Informationen ver-
fügbar ist. Die Informationen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr verlieren mit zunehmendem Zeitablauf ihre 
Bedeutung für die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sowie für die Steuerung der Gemeinde. 
 
 
1.2.3.4.3 Die Wertaufhellung und die Haushaltssicherung 
 
Eine erhebliche Bedeutung erhält das Prinzip der Wertaufhellung bei der Gemeinde, die ein Haushaltssiche-
rungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen und umzusetzen hat. Diese Gemeinde darf das Wertaufhellungs-
prinzip nicht dazu nutzen, die Feststellung von Erfolg oder der Misserfolg der örtlichen Sanierungsmaßnahmen im 
abgelaufenen Haushaltsjahr bewusst zu verspäten. Sie darf auch die Aufstellung und Bestätigung des Jahresab-
schlusses sowie seine Zuleitung an den Rat der Gemeinde nicht auf unbestimmte Zeit verschieben. Der aktuelle 
Stand der Haushaltswirtschaft der Gemeinde bzw. die Ergebnisse der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen 
Haushaltsjahres müssen vielmehr besonders zeitnah und unverzüglich nach Ablauf des Haushaltsjahres ermittelt 
und transparent gemacht werden.  
 
Für eine Gemeinde, die Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen hat, gilt es zum Ende eines jeden Haushalts-
jahres, schnellstmöglich notwendig gewordene Konsequenzen aus der Ausführung ihrer Haushaltswirtschaft im 
abgelaufenen Haushaltsjahr zu ziehen. Sie muss ggf. für das neue Haushaltsjahr die geplanten bzw. eingeleite-
ten Maßnahmen anpassen oder in anderer sachlicher oder zeitlicher Art und Weise umsetzen. Wegen solcher 
besonderer Gegebenheiten kann es notwendig sein, eine kürzere Vorlagefrist des Jahresabschlusses als gesetz-
lich vorgegeben (31. März des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres) zu bestimmen. Eine solche Festlegung kann 
dann als Nebenbestimmung in der Genehmigung des örtlichen Haushaltssicherungskonzeptes festgesetzt wer-
den. In solchen Fällen kann es ggf. für die Gemeinde auch sachlich sinnvoll sein, im Rahmen der Aufstellung des 
gemeindlichen Jahresabschlusses auf die Anwendung des Wertaufhellungsprinzips zu verzichten. 
 
 
1.2.3.5 Das Prinzip der Bewertungsvorsicht 
 
Das Vorsichtsprinzip wirkt sich auch auf die Bewertung der gemeindlichen Vermögensgegenstände und der 
Schulden durch die Gemeinde aus. Als wichtiger Bewertungsgrundsatz wird das Vorsichtsprinzip durch das An-
schaffungswertprinzip, das Niederstwertprinzip und das Höchstwertprinzip konkretisiert (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Konkretisierung des Vorsichtsprinzips 

 
 

PRINZIP 
 

INHALTE 
 

Anschaffungswert- 
prinzip 

 

 
Gemeindliche Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten in der gemeindlichen Bilanz ange-
setzt werden (vgl. § 91 Absatz 2 Nummer 1 GO NRW). 
 

Niederstwert- 
prinzip 

 
Anlagevermögen: 
Das gemilderte Niederstwertprinzip: Bei einer voraussichtlich dau-
ernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des ge-
meindlichen Anlagevermögens sind außerplanmäßige Abschrei-
bungen vorzunehmen (vgl. § 35 Absatz 5 GemHVO NRW).  
 
Umlaufvermögen: 
Das strenge Niederstwertprinzip: Es muss stets der niedrigste Wert 
in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden, denn bei Vermö-
gensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen 
vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, 
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Die Konkretisierung des Vorsichtsprinzips 

 
 

PRINZIP 
 

INHALTE 
der sich aus einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag 
ergibt (vgl. § 35 Absatz 7 GemHVO NRW).  
 

 
Höchstwert- 

prinzip 
 

 
Gemeindliche Verbindlichkeiten sind zu ihrem Höchstwert in der 
gemeindlichen Bilanz anzusetzen (vgl. § 91 Absatz 2 Nummer 2 
GO NRW). 
 

Abbildung 468 „Die Konkretisierung des Vorsichtsprinzips“ 
 
Der Gemeinde als Bilanzierende steht zwar bei der Bewertung der gemeindlichen Vermögensgegenstände und 
der Schulden ein Ermessensspielraum zu, sie soll aber diesen Gestaltungsspielraum wie ein Sachkundiger unter 
Abwägung der Chancen und Risiken für die Gemeinde nutzen. Aus diesen Gründen dürfte nach dem Prinzip der 
Bewertungsvorsicht ein Wertansatz für die gemeindlichen Aktiva i.d.R. im jeweiligen unteren Wertbereich liegen, 
während ein Wertansatz für die gemeindlichen Passiva i.d.R. im jeweiligen oberen Wertbereich liegen würde.  
 
Das Prinzip der Bewertungsvorsicht findet jedoch keine Anwendung bei der Wahl der Bewertungsmethoden. Aus 
der Anwendung des Prinzips der Bewertungsvorsicht verbietet sich für die Gemeinde eine zu optimistische Fest-
legung bei der Bewertung bzw. bei der Ermittlung von Schätzwerten. Wegen der Anwendung des Prinzips der 
Bewertungsvorsicht darf von der Gemeinde auch nicht unbedingt der niedrigste Wert gewählt werden. Einer sol-
chen Festlegung durch die Gemeinde steht das Verbot der Schaffung stiller Reserven entgegen. 
 
 
1.2.4 Zu Nummer 4 (Beachtung des Periodisierungsprinzips):  
 
1.2.4.1 Die Bedeutung des Periodisierungsprinzips 
 
Das Periodisierungsprinzip besagt, dass die gemeindlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres 
unabhängig von den Zahlungszeitpunkten im Jahresabschluss der Gemeinde wirtschaftlich zu berücksichtigen 
sind. Das Periodisierungsprinzip stellt eine Grundlage für die Zurechnung des auf ein Haushaltsjahr entfallenden 
Ressourcenverbrauchs sowie des Ressourcenaufkommens dar. Bei der Periodisierung kommen auch die Prinzi-
pien der wirtschaftlichen und der rechtlichen Verursachung zur Anwendung (vgl. § 11 GemHVO NRW). Die Peri-
odisierung ist jedoch vielschichtig. Sie wirkt sich sowohl auf die Haushaltsplanung als auch auf den jährlichen 
Haushaltsausgleich der Gemeinde aus (vgl. § 75 Absatz 2 und § 79 GO NRW). Auf die gemeindlichen Zahlungs-
vorgänge findet das Periodisierungsprinzip keine Anwendung. Die zeitliche Dimension wird über das Liquiditäts-
änderungsprinzip und den Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit abgegrenzt.   
 
 
1.2.4.2 Die Geltung des Periodisierungsprinzips 
 
Der Grundsatz der Periodenabgrenzung ist von der Gemeinde bei ihrer Haushaltsplanung und bei der Haushalts-
abrechnung im Jahresabschluss zu beachten. Haushaltsrechtlich wird dazu bestimmt, dass die gemeindlichen 
Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind 
(vgl. § 11 Absatz 2 GemHVO NRW). Diese Vorgabe gilt auch für den Nachweis der Erträge und Aufwendungen in 
der Ergebnisrechnung im Jahresabschluss der Gemeinde. Sie gilt auch für die Erträge und Aufwendungen der 
Gemeinde, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW). 
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Diese Zurechnung kann im gemeindlichen Jahresabschluss dazu führen, dass in der gemeindlichen Bilanz ggf. 
transitorische und antizipative Rechnungsabgrenzungen anzusetzen sind. Nur für die transitorischen Vorgänge 
bei der Gemeinde sind dann bedarfsgerecht und sachgerecht gesonderte Rechnungsabgrenzungsposten auf der 
Aktivseite und auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz unter Berücksichtigung der Erheblichkeit anzusetzen 
(vgl. § 42 GemHVO NRW). Die bilanzielle Rechnungsabgrenzung ist daher ebenfalls Ausfluss des von der Ge-
meinde anzuwendenden Periodisierungsprinzips. 
 
 
1.2.4.3 Periodisierungsprinzip und Abgaben 
 
Die Periodenabgrenzung gilt grundsätzlich auch für die Zuordnung von gemeindlichen Abgaben, abgabeähnli-
chen Erträgen und allgemeinen Zuweisungen. Es ist aber eine Ausnahme dahingehend zugelassen worden, dass 
bei Rückzahlungen der Gemeinde eine Absetzung von den Erträgen zu erfolgen hat, auch wenn die Rückzahlun-
gen sich auf Erträge der Vorjahre beziehen (vgl. § 23 Absatz 1 GemHVO NRW). Eine Abgabenpflicht entsteht 
grundsätzlich in dem Jahr, für das eine Veranlagung durch einen gemeindlichen Bescheid vorgenommen wird 
und für das eine Erfüllungspflicht besteht. Der Zeitpunkt die Festsetzung durch die Gemeinde sowie die Fälligkeit 
der Zahlung ist nicht maßgebend. Es können aber auch Gesetze oder Satzungen abstrakte Tatbestände definie-
ren, die den grundsätzlichen Anspruch der Gemeinde auf Erträge entstehen lassen sowie die Voraussetzungen 
für das allgemeine Entstehen solcher Erträge. Die Vorschriften beinhalten jedoch regelmäßig nicht die konkrete 
oder tatsächliche Verwirklichung, um eine ordnungsgemäße haushaltswirtschaftliche Zuordnung zu erreichen.  
 
Die Gemeinde muss bei der Erhebung von Abgaben die haushaltsrechtlichen bzw. öffentlich-rechtlichen Bedin-
gungen beachten, z. B. dass die Festsetzung der Erfüllungspflichten eines Dritten eines Heranziehungsbeschei-
des durch die Gemeinde bedarf. Erst durch den damit geschaffenen gemeindlichen Rechtsanspruch auf die ein-
seitige Finanzleistung des Dritten entsteht auch ein wirtschaftlicher Anspruch der Gemeinde, der durch den im 
gemeindlichen Leistungsbescheid festgesetzten Erfüllungszeitpunkt konkretisiert wird. Die Abgabenforderungen 
der Gemeinde werden daher zu diesen Zeitpunkten regelmäßig ertragswirksam und sind entsprechend in der 
gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen. 
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde durch einen Abgabenbescheid eine Vorauszahlung fordert, ist der in die-
sem Leistungsbescheid festgelegte Erfüllungstermin der Zeitpunkt, an dem die Gemeinde die ihre zustehende 
Leistung ertragswirksam im Haushaltsjahr vereinnahmen kann. Bei einem in einem künftigen Haushaltsjahr lie-
genden Erfüllungszeitpunkt ist i.d.R. das entsprechende Folgejahr des Haushaltsjahres betroffen. Soweit bei der 
endgültigen Festsetzung eine Nachzahlung gefordert wird, ist diese in der Regel mit der Bekanntgabe des Be-
scheides als Erfüllungszeitpunkt ertragswirksam zu buchen, auch wenn ggf. die tatsächliche Zahlung noch nicht 
eingegangen ist. Diese haushaltswirtschaftliche Handhabung gilt entsprechend, wenn die Gemeinde aufgrund der 
Festsetzung in ihrem Leistungsbescheid einen Betrag zu erstatten hat. Die Bindung einer Finanzleistung an das 
Vorliegen eines gemeindlichen Bescheides gebietet dabei das öffentlich-rechtliche Handeln der Gemeinde. 
 
 
1.2.5 Zu Nummer 5 (Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethode): 
 
1.2.5.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Der Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethode beinhaltet die Beibehaltung der einmal angewandten Be-
wertungsmethode in Bezug auf das gemeindliche Vermögen und die Schulden der Gemeinde. Die Rechnungs-
abgrenzungsposten bleiben dabei ausgeklammert, denn sie bedürfen als bilanzielle Korrekturposten nicht der 
Bewertung zum jährlichen Abschlussstichtag. Der Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethode dient der 
Objektivierung des gemeindlichen Jahresabschlusses und der Periodengerechtigkeit der Ergebnisermittlung so-
wie der Vermeidung willkürlicher Bewertungswechsel. Er ermöglicht auch die Vergleichbarkeit aufeinanderfolgen-
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der Jahresabschlüsse der Gemeinde. Der Grundsatz findet jedoch keine Anwendung auf bilanzielle Wahlrechte, 
die der Gemeinde nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften zustehen. 
 
Unter dem Begriff „Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ werden dabei die besonderen gesetzlichen Vorga-
ben, die Regeln und Prinzipien sowie Konventionen und Überlegungen verstanden, die von der Gemeinde bei der 
Aufstellung und Darstellung ihres Jahresabschlusses angewendet werden. Unter dem Begriff "Bewertungsmetho-
de" wird allgemein das Vorgehen der Gemeinde zur Ermittlung eines Wertansatzes in der gemeindlichen Bilanz 
verstanden. In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde z. B. über Wertmaßstäbe, Messgrößen und Verfahren 
zu entscheiden, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild durch den gemeindlichen Jahresab-
schluss vermitteln zu können. Die Gemeinde soll im Anhang mindestens die angewandten Bewertungsmethoden 
benennen und dazu entscheiden, ob sachlich oder aus Informationsbedürfnissen heraus weitere Angaben zu 
machen sind, z. B. wegen der Ausübung zulässiger Bewertungswahlrechte.  
 
Sofern von der Gemeinde im Einzelfall die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die Wertansätze bei 
einzelnen Bilanzposten geändert werden, sollen in der gemeindlichen Bilanz auch die entsprechenden Vorjahres-
beträge entsprechend neu bestimmt werden. In solchen Fällen ist zudem eine entsprechende Anhangsangabe 
geboten. Bei einer solchen rückwirkenden Anwendung werden die Ereignisse und Geschäftsvorfälle so gestellt, 
als ob die neue Bilanzierungs- und Bewertungsmethode bereits schon vor dem Abschlussstichtag des betreffen-
den Haushaltsjahres zur Anwendung gekommen wäre. 
 
Der Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethode umfasst aber auch das Gebot für die Gemeinde, die Ein-
heitlichkeit der Bewertung zu wahren. So dürfen von der Gemeinde neu erworbene Vermögensgegenstände nicht 
anders bewertet werden als im gleichen Haushaltsjahr oder in früheren Jahren von gleicher Art und Funktion 
sowie Nutzung erworbene Vermögensgegenstände. Liegen in solchen Fällen die gleichen wertbestimmenden 
Faktoren bei der Gemeinde vor, ist die von der Gemeinde bereits zuvor genutzte Bewertungsmethode auch zum 
aktuellen Abschlussstichtag anzuwenden. Sofern jedoch gemeindliche Sachverhalte oder Geschäftsvorfälle erst-
malig zu bilanzieren sind, stellt die Anwendung einer dafür sachgerechten Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
de keine Methodenänderung dar. 
 
Unter den Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethode fällt zudem nicht die Änderung von Schätzungen 
eines Vermögenswertes oder einer Verbindlichkeit als Anpassung des in der gemeindlichen Bilanz angesetzten 
Buchwertes. Derartige Änderungen entstehen vielfach dadurch, dass neue Entwicklungen oder Ereignisse einge-
treten sind, die bei einer Wesentlichkeit zu einer Änderung der von der Gemeinde getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidung führen können. Sie stellen auch keine Korrektur eines Fehlers dar, denn als Fehler gelten Auslas-
sungen oder mit einem Mangel behaftete Angaben, die nicht aufgetreten wären, wenn zuverlässige Informationen 
zur Verfügung gestanden hätten. 
 
 
1.2.5.2 Abweichungen vom Stetigkeitsgrundsatz 
 
In besonderen Ausnahmefällen sind auch Abweichungen von der Anwendung des Stetigkeitsgrundsatzes mög-
lich. Sie entstehen dann, wenn z. B. Bestandteile einer von der Gemeinde für ihren Jahresabschluss angewand-
ten Bewertungsmethode oder -verfahren gegenüber dem Vorjahr nicht identisch sind. Mögliche Abweichungen 
sind nur dann als vertretbar anzusehen, wenn sich die rechtlichen oder die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
ggf. auch die organisatorischen Rahmenbedingungen, geändert haben.  
 
Die im Rahmen des gemeindlichen Lageberichts abzugebende Einschätzung der Chancen und Risiken für die 
künftige Entwicklung der Gemeinde stellt dabei keine ausreichende Grundlage für eine Abweichung vom Grund-
satz der Stetigkeit der Bewertungsmethode dar (vgl. § 48 GemHVO NRW). Die Bedeutung dieses Grundsatzes 
führt dazu, dass im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss nicht nur die angewandten Bilanzierungs- und 
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Bewertungsmethoden angegeben werden müssen, sondern auch die Abweichungen davon gesondert anzugeben 
und zu erläutern sind (vgl. § 44 Absatz 2 Nummer 2 GemHVO NRW). 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Zulässige Abweichungen von den Grundsätzen): 
 
2.1 Allgemeine Inhalte 
 
Durch die Vorschrift wird ein Regel-Ausnahmeverhältnis festgelegt. Die Vorschrift stellt den Bewertungsvorschrif-
ten allgemeine Bewertungsgrundsätze voran. Von ihnen darf nur abgewichen werden, soweit die Gemeindeord-
nung oder die Gemeindehaushaltsordnung etwas anderes vorsehen, auch wenn in der Vorschrift selbst das Wort 
„und“ zwischen den Wörtern „Gemeindeordnung“ und „diese Verordnung“ verwendet wird. Es ist damit nicht der 
Gemeinde überlassen worden, in eigener Zuständigkeit über mögliche Abweichungen von den in Absatz 1 der 
Vorschrift aufgeführten Grundsätzen zu entscheiden. Vielmehr bedarf es dafür einer weiteren Norm in der Ge-
meindeordnung oder der Gemeindehaushaltsverordnung.  
 
In diesem Zusammenhang stellt die Regelung, dass die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten 
Bewertungsmethoden beibehalten werden sollen, eine Besonderheit dar (vgl. Absatz 1 Nummer 5 der Vorschrift). 
Ihre Ausgestaltung als Soll-Vorschrift trägt bereits die Zulässigkeit einer Abweichung von der Beibehaltung von 
Bewertungsmethoden in sich. Die Gemeinde ist zur Beibehaltung der auf den vorhergehenden Jahresabschluss 
angewandten Bewertungsmethoden verpflichtet, kann aber in Ausnahmefällen (atypische örtliche Situationen) 
davon absehen.  
 
Eine im gemeindlichen Bereich oftmals gewünschte inhaltlich gleiche Regelung wie im Handelsrecht „Von den 
Grundsätzen darf nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden“ ist bezogen auf die öffentlich-
rechtliche Stellung der Gemeinde und ihre Aufgabenerfüllung sachlich nicht vertretbar. Es besteht die Gefahr, 
dass möglicherweise nicht allgemein vertretbare örtliche Tatbestände geschaffen werden, die in einem objektiven 
(gemeindeübergreifenden) Sinne nicht mit dem Inhalt und dem Zweck der in Absatz 1 der Vorschrift enthaltenen 
Grundsätze in Einklang stehen. Zudem sollte durch den Absatz 2 der Vorschrift auch keine besondere haus-
haltsmäßige Konzeption für eine Gemeinde geschaffen werden.  
 
 
2.2 Zulässige Abweichungen 
 
2.2.1 Bei Änderungen von Vorschriften 
 
In besonderen Fällen kann es zu einer Durchbrechung der Grundsätze des Absatzes 1 der Vorschrift durch die 
Gemeinde kommen. Der wichtigste Ausnahmefall ist dabei, dass z. B. haushaltsrechtliche Vorschriften in der 
Gemeindeordnung und/oder Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung geändert werden und ab dem 
nächsten Haushaltsjahr von der Gemeinde anzuwenden sind. Hierdurch können sich haushaltswirtschaftliche 
Veränderungen ergeben, durch die einige Grundsätze tangiert werden, sofern nicht gleichzeitig gesonderte Bei-
behaltungswahlrechte oder Fortführungswahlrechte für die Gemeinde für den Übergang zugelassen werden.  
 
In solchen Fällen könnte in Einzelfällen eine Abweichung von der Einhaltung der allgemeinen Bewertungsanfor-
derungen durch einen begründeten örtlichen Bedarf der Gemeinde entstehen, z. B. eine Änderung der Bewer-
tungsmethode unter Beachtung der allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätze im Falle besonderer (außer-
gewöhnlicher) Umstände vor Ort. Diese örtliche Sachlage erfordert dann den Nachweis, dass die zulässigen 
haushaltsrechtlichen Vereinfachungen und Erleichterungen nicht ausreichend waren oder nicht geeignet sind, die 
Gegebenheiten vor Ort hinreichend richtig haushaltswirtschaftlich zu handhaben. Darüber hat die Gemeinde die 
notwendige Transparenz zu schaffen, z. B. durch Angaben im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss.  
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Eine allgemeine Bestimmung und Abgrenzung solcher Ausnahmefälle lässt sich ggf. bei einem auftretenden 
Bedarf vornehmen. Solche Fälle müssten von außergewöhnlicher Natur und von wesentlicher Bedeutung für die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft sein. Dabei dürfen der grundsätzliche Rahmen und der Maßstab für die An-
wendung haushaltsrechtlicher Normen durch die Gemeinde jedoch möglichst nicht beeinträchtigt werden. Aus 
diesen Gründen hat der Gesetzgeber es unterlassen, besondere Merkmale oder Fallgestaltungen zu benennen, 
die eine Abweichung von den Grundsätzen des Absatzes 1 vertretbar machen könnten oder rechtfertigen würden. 
 
 
2.2.2 Die Berichtigung der Eröffnungsbilanz 
 
Zu den zulässigen Abweichungen von den allgemeinen Bewertungsanforderungen gehört die Änderung fehlerhaf-
ter oder die Nachholung unterlassener Ansätze als Bilanzberichtigung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz (vgl. § 
57 GemHVO NRW). Diese Vorschrift hat den Zweck, nachteilige Auswirkungen unrichtiger Bilanz- und Wertan-
sätze in der Eröffnungsbilanz nach § 92 GO NRW auf künftige Jahresabschlüsse dadurch zu vermeiden, dass die 
Berichtigung von Wertansätzen sowie ihre Nachholung in vereinfachter Form zugelassen wird. Eine solche Be-
richtigung ist dabei im Rahmen des aktuellen Jahresabschlusses der Gemeinde vorzunehmen. 
 
Die Berichtigung umfasst grundsätzlich alle Posten der gemeindlichen Eröffnungsbilanz, auch wenn in der Vor-
schrift des § 92 GO NRW für die Fehlerhaftigkeit ausdrücklich die Wertansätze der gemeindlichen Vermögensge-
genstände oder Sonderposten oder Schulden als Anlass einer Berichtigung der Eröffnungsbilanz benannt worden 
sind. Eine Berichtigung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz ist ggf. notwendig, wenn z. B. die nach § 75 Absatz 3 
GO NRW vorzunehmende Bemessung der Ausgleichsrücklage fehlerhaft ist. Ein solcher Fehler muss als wesent-
lich anzusehen oder so schwerwiegend sein, dass seine Beseitigung von Anfang an geboten ist. Maßgeblich für 
die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind dabei immer die zum Eröffnungsbilanzstichtag vorliegenden objektiven 
örtlichen Verhältnisse in der Gemeinde.  
 
 
2.2.3 Die Veräußerung oder Errichtung eines gemeindlichen Betriebes 
 
Die Veräußerung oder Errichtung eines gemeindlichen Betriebes kann zu zulässigen Abweichungen von den 
allgemeinen Bewertungsanforderungen führen, z. B. wenn die Veräußerung oder Errichtung zum Beginn des 
neuen Haushaltsjahres wirksam werden soll, also in der juristischen Sekunde zwischen zwei Haushaltsjahren. In 
diesen Fällen muss die Bilanz im Jahresabschluss für das abgelaufene Haushaltsjahr noch den Wertansatz für 
den gemeindlichen Betrieb enthalten. Der Wert wird aber anschließend nicht mehr als Vortrag auf das betreffende 
Bestandskonto für das Folgejahr übernommen.  
 
In diesen Fällen ist zu berücksichtigen, dass sich die Veräußerung oder Errichtung eines gemeindlichen Betriebes 
auch auf den Anlagenspiegel auswirkt (vgl. § 45 GemHVO NRW). Die Veräußerung eines gemeindlichen Betrie-
bes als Geschäftsvorfall der Gemeinde mit der zeitlichen Wirkung zwischen zwei Haushaltsjahren sollte als bei 
der Gemeinde zu erfassender Geschäftsvorfass dem abgelaufenen Haushaltsjahr zugeordnet werden. Die Errich-
tung eines gemeindlichen Betriebes als Geschäftsvorfall der Gemeinde ist durch die Gemeinde regelmäßig dem 
neuen Haushaltsjahr zuzuordnen. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ  
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§ 33 
Wertansätze für Vermögensgegenstände  

 
(1) 1Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum 
daran inne hat und dieser selbstständig verwertbar ist. 2Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszu-
weisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. 
 
(2) 1Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu er-
werben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln 
zugeordnet werden können. 2Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträgli-
chen Anschaffungskosten. 3Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen.  
 
(3) 1Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme 
von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen 
ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. 2Dazu gehören die Materialkosten, 
die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. 3Notwendige Materialgemeinkosten und Fertigungs-
gemeinkosten können einbezogen werden. 

 
(4) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den 
Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer 
Abnutzung unterliegen, können als geringwertige Vermögensgegenstände in Inventarlisten oder auf einem Sam-
melposten erfasst werden.    
 
 
Erläuterungen zu § 33: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Gemeindliche Vermögensgegenstände 
 
Das Vermögen der Gemeinde dient der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und muss dazu ein Potenzial zur Nutzen-
stiftung im Sinne des örtlichen Gemeinwohls haben. Diese Zwecke kommen dadurch zum Ausdruck, dass die 
gemeindlichen Vermögensgegenstände entweder in der Eigennutzung der Gemeinde stehen oder durch die 
Übertragung von Nutzungsrechten, z. B. an örtliche Vereine, zu gemeindlichen Erträgen führen sollen. In diesem 
Zusammenhang steht die ausdrückliche Vorgabe für die Gemeinde, dass sie ihre Vermögensgegenstände so zu 
verwalten hat, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben (vgl. § 10 GO NRW).  
 
Zum Vermögen der Gemeinde im haushaltsrechtlichen Sinn ist dabei die Gesamtheit aller Sachen und Rechte zu 
zählen, die der Gemeinde rechtlich gehören oder ihr zustehen oder bei denen sie wirtschaftlicher Eigentümer ist. 
Die Gemeinde verfügt jedoch auch über Vermögensgegenstände, die sie aufgrund besonderer Vorschriften ge-
trennt vom allgemeinen Vermögen als Sondervermögen zu behandeln hat (vgl. § 97 ff. GO NRW. Im gemeindli-
chen Haushaltsrecht besteht jedoch keine gesetzliche Definition des Begriffs „Vermögensgegenstand“. Für eine 
möglichst gleiche Auslegung bzw. einheitliche Begriffsbestimmung bietet die kaufmännische Auslegung eine 
Orientierung bzw. Hilfestellung für die Gemeinde. 
 
Die gemeindlichen Vermögensgegenstände sind von der Gemeinde zu bilanzieren, wenn die Gemeinde das 
wirtschaftliche Eigentum hat. Im Regelfall hat die Gemeinde als zivilrechtlicher Eigentümer eines Vermögensge-
genstandes auch die Sachherrschaft darüber inne, wodurch ihr eine uneingeschränkte Verfügungs- und Nut-
zungsberechtigung über den Vermögensgegenstand zusteht (vgl. § 903 BGB). Die wirtschaftliche Zurechnung 
eines Vermögensgegenstandes zur Gemeinde, die ausschlaggebend für die gemeindliche Bilanzierung ist, muss 
in jedem Einzelfall auf der Grundlage der für die Gemeinde vom Vermögensgegenstand ausgehenden Chancen 
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und Risiken beurteilt werden. Die Eignung eines Vermögensgegenstandes, dem Grunde nach in der gemeindli-
chen Bilanz angesetzt werden zu können, wird dabei mit dem Begriff „Bilanzierungsfähigkeit“ umschrieben. Der 
Begriff „Aktivierungsfähigkeit“ beinhaltet dabei, dass das gemeindliche Vermögen auf der Aktivseite der gemeind-
lichen Bilanz anzusetzen ist. Das Vermögen und die Schulden der Gemeinde sind grundsätzlich nach der zivilen 
Rechtslage zu bilanzieren, sodass Forderungen beim Anspruchsberechtigten zu aktivieren und Verbindlichkeiten 
beim Schuldner zu passivieren sind. 
 
Es muss zudem beachtet werden, dass für das gemeindliche Vermögen der Nachweis einer ordnungsgemäßen 
Verwaltung, der Werterhaltung und auch über den Substanzverzehr zu erbringen ist (vgl. § 90 GO NRW). Diese 
Gegebenheiten wirken sich auf die jährliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde aus. Der Jahresabschluss der 
Gemeinde muss deshalb eine Bilanz als umfassende Vermögensrechnung enthalten und ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild über die Vermögenslage der Gemeinde vermitteln. In der gemeindlichen Er-
gebnisrechnung sind dabei die Erträge und Aufwendungen und in der Finanzrechnung die Zahlungen aus der 
Verwaltung und der Veränderung des gemeindlichen Vermögens zu erfassen. Die in der Gemeindeordnung und 
der Gemeindehaushaltsverordnung enthaltenen Vermögensvorschriften über den Erwerb, die Veräußerung, den 
Nachweis und die bilanzielle Behandlung des Vermögens ergänzen sich dabei gegenseitig.  
 
 
2. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten 
 
2.1 Allgemeine Grundlagen  
 
Die Gemeinde vermehrt durch die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ihr Vermögen, 
das für die gemeindliche Aufgabenerfüllung benötigt wird. Aus diesen gemeindlichen Geschäften entstehen i.d.R. 
die bilanzierungsfähigen Aufwendungen, die als Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanzielle „Zugangswer-
te“ darstellen. Die Gemeinde muss die angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände erstmals mit 
diesen Werten bilanzieren. Für die erforderliche Abgrenzung, ob eine Anschaffung oder die Herstellung eines 
Vermögensgegenstandes vorliegt, ist von der Gemeinde zu prüfen, ob für die gemeindliche ein Vermögensge-
genstand von Dritten erworben werden soll oder ob ein Vermögensgegenstand erst von der Gemeinde hergestellt 
werden muss. Für die zum Bilanzstichtag der gemeindlichen Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegen-
stände gilt dabei, dass die darin angesetzten Werte als Anschaffungs- oder Herstellungskosten und damit als 
Wertobergrenze gelten (vgl. § 92 Absatz 3 Satz 2 GO NRW).  
 
Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten stellen bei der Gemeinde eine feste Wertgröße in Bezug auf den 
betreffenden Vermögensgegenstand dar. Sie unterliegen keiner künftigen Bewertung und dadurch i.d.R. auch 
keinen Wertschwankungen. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten stellen daher, anders als ein Zeitwert, 
eine feste Bezugsgröße zur Feststellung von Wertminderungen in Form von planmäßigen und außerplanmäßigen 
Abschreibungen dar. Der Ansatz neuer gemeindlicher Vermögensgegenstände in der Bilanz der Gemeinde erfor-
dert deshalb eine zutreffende Ermittlung bzw. Berechnung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Sie müs-
sen abgrenzbar und dem betreffenden Vermögensgegenstand zuordenbar sein. Die ermittelten Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten bilden die Grundlage für den zu bilanzierenden Wert des jeweiligen Vermögensgegen-
standes und bestimmen die Höhe des Wertansatzes in der gemeindlichen Bilanz (Anschaffungswertprinzip).  
 
Die Anschaffungskosten oder Herstellungskosten für gemeindliche Vermögensgegenstände bilden aber auch 
eine Wertobergrenze, denn die gemeindlichen Vermögensgegenstände sind höchstens mit den Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, in der ge-
meindlichen Bilanz anzusetzen (vgl. § 91 Absatz 2 Nummer 1 GO NRW). Für eine zutreffende Bilanzierung muss 
aber auch der Zeitpunkt des Übergangs des wirtschaftlichen Risikos auf die Gemeinde bestimmt werden. Bei der 
Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes muss zudem geprüft werden, wer bei dessen Herstel-
lung das wirtschaftliche Risiko trägt.  
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2.2 Die Differenzierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten 
 
Die für die gemeindliche Aufgabenerfüllung benötigten Vermögensgegenstände werden von der Gemeinde im 
Rahmen ihrer Investitionstätigkeit angeschafft oder hergestellt. Die Vorschrift bestimmt deshalb die Begriffe „An-
schaffungskosten“ und „Herstellungskosten“ näher, die bei den gemeindlichen Investitionsmaßnahmen von der 
Gemeinde zu beachten sind. Dadurch kann ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechender Wertansatz der 
Vermögensgegenstände in der gemeindlichen Bilanz erreicht werden. Der Begriff „Anschaffung“ bedeutet, dass 
die Gemeinde einen bereits existierenden Vermögensgegenstand von einem Dritten gegen Entgelt, also aufgrund 
einer Finanzleistung, erwirbt. Der Begriff „Herstellung“ bedeutet, dass der Vermögensgegenstand erst hergestellt 
werden muss. Die Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes kann dabei vollständig oder teil-
weise als Fremdherstellung oder als Eigenherstellung durchgeführt werden. 
 
Bei der Bestimmung der Anschaffungskosten und Herstellungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegen-
standes müssen unterschiedliche Kostenarten dem gemeindlichen Erwerbsvorgang zuordnet werden. Die Ab-
grenzung der Anschaffungskosten und Herstellungskosten ist dabei nicht von der Art der Finanzierung eines 
gemeindlichen Vermögensgegenstandes und auch nicht von der Herkunft der dafür von der Gemeinde eingesetz-
ten Finanzmittel ab. Eine der Gemeinde gewährte investive Zuwendung führt daher nicht zu einer Veränderung 
der zu bilanzierenden Anschaffungskosten oder Herstellungskosten eines Vermögensgegenstandes.  
 
Die nach der Vorschrift bilanzierungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten für gemeindliche Vermö-
gensgegenstände stellen i.d.R. Ausgaben der Gemeinde dar, die in Form von Zahlungsmitteln für den Erwerb von 
Vermögenswerten getätigt werden. Anschaffungskosten können daher i.d.R. für die Gemeinde nur entstehen, 
wenn diese zu einer Gegenleistung in Geld oder Geldeswert führen. Bei der Ermittlung der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten sind zudem immer die Bruttobeträge ausschlaggebend. Die Begriffe „Anschaffungskosten“ 
und „Herstellungskosten“ können daher wie nachfolgend aufgezeigt differenziert werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Anschaffungskosten und Herstellungskosten  
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Abbildung 469 „Die Anschaffungskosten und Herstellungskosten“ 
 
Bei den gemeindlichen Anschaffungskosten ist außerdem zu berücksichtigen, dass dazu nur die Aufwendungen 
der Gemeinde gezählt werden können, die zweckbezogen unmittelbar der Anschaffung eines Vermögensgegen-
standes dienen. Zu den gemeindlichen Herstellungskosten können daher nur die Aufwendungen gezählt werden, 
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die durch den Verbrauch von Gütern oder durch Dienstleistungen für die Herstellung eines Vermögensgegen-
standes durch die Gemeinde notwendig sind.  
 
 
2.3 Anschaffungs- und Herstellungskosten und Finanzleistungen Dritter  
 
Die Gemeinde erhält oftmals Schenkungen in Form von Geldleistungen, die ihr zweckbezogen für den Erwerb 
von Vermögensgegenständen für die örtliche Aufgabenerfüllung gewährt werden (Zuwendungen). Die erhaltenen 
Finanzmittel werden dann für investive Maßnahmen eingesetzt und decken dadurch die entstehenden Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der Gemeinde. In solchen Fällen reduzieren sich durch die erhaltenen Finanzmit-
tel die für die Anschaffung oder Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes aufzubringenden 
Eigenmittel der Gemeinde, aber nicht dessen bilanzieller Wert. Sie muss deshalb auch bei solchen Sachverhalten 
unter Einhaltung des Bruttoprinzips bilanzieren (vgl. § 41 Absatz 2 GemHVO NRW).  
 
Die Gemeinde hat den mit Drittmitteln finanzierten Vermögensgegenstand mit seinen vollen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten in ihrer Bilanz anzusetzen. Die erhaltenen Drittmittel dürfen nicht zuvor in Abzug gebracht 
werden. In diesen Fällen ist vielmehr zusammen mit dem aktivierungsfähigen Vermögenswert ein Sonderposten 
auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Ausgehend davon, dass die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten über die Nutzungsdauer des gemeindlichen Vermögensgegenstandes zu verteilen sind, betreffen 
dadurch auch die erhaltenen Finanzleistungen wirtschaftlich die Jahre, in denen der geförderte Vermögensge-
genstand von der Gemeinde genutzt wird, sodass der Sonderposten entsprechend aufzulösen ist.  
 
 
2.4 Anschaffungs- und Herstellungskosten und Sachleistungen Dritter  
 
Die Gemeinde erhält oftmals Schenkungen in Form von Sachleistungen, z. B. neue und gebrauchte Vermögens-
gegenstände. In diesen Fällen entstehen der Gemeinde für die Vermögenswerte keine Anschaffungskosten. 
Gleichwohl darf sie die erhaltenen Vermögensgegenstände nicht mit einem Erinnerungswert in ihrer Bilanz anset-
zen. Die Gemeinde muss vielmehr die Anschaffungskosten ermitteln, die von ihr im Zeitpunkt des Erwerbs der 
Gegenstände hätten aufgewendet werden müssen. Der dabei ermittelte Zeitwert eines erhaltenen Vermögensge-
genstandes stellt dann den aktivierungsfähigen Anschaffungswert dar.  
 
Wegen der nicht entgeltlich erhaltenen Sachleistung ist gleichzeitig ein Sonderposten auf der Passivseite der 
gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Dessen Größenordnung wird ebenfalls durch die von der Gemeinde ermittelten 
"fiktiven" Anschaffungskosten bestimmt. Diese bilanzielle Vorgehensweise findet auch Anwendung in den Fällen, 
in denen Bürger ihre Arbeitskraft der Gemeinde unentgeltlich zur Herstellung eines für die gemeindliche Aufga-
benerfüllung benötigten Vermögensgegenstandes zur Verfügung stellen. In diesen Fällen ist der Gegenwert der 
von Dritten erbrachten Leistungen in Geldeinheiten zu ermitteln und den Herstellungskosten des betreffenden 
Vermögensgegenstandes zuzurechnen. Aufgrund seiner "unentgeltlichen" Herstellung ist in gleicher Höhe ein 
Sonderposten in der Bilanz zu passivieren.  
 
Bei Straßen, die im Rahmen einer Umwidmung oder Umstufung unentgeltlich auf die Gemeinde als neuen Stra-
ßenbaulastträger übergehen, z. B. eine Kreisstraße wird Gemeindestraße, findet die beschriebe bilanzielle Vor-
gehensweise ebenfalls Anwendung. Diese Vermögensübertragung ohne finanzielle Gegenleistungsverpflichtung 
in das Eigentum einer Gemeinde ist bilanziell als Sachschenkung zu behandeln, sodass auch in diesem Fall mit 
der Aktivierung der Straße als Vermögensgegenstand ein Sonderposten zu passivieren ist. Bei diesem Vorgang 
ist von der Gemeinde zu beachten, dass eine getrennte Bewertung von Straßengrundstück und Straßenkörper 
vorzunehmen ist und diese Vermögensgegenstände auch getrennt in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen sind.  
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2.5 Sicherungseinbehalte bei Anschaffungs- und Herstellungskosten 
 
Bei einem Erwerb von Vermögensgegenständen durch die Gemeinde kann im Einzelfall ein Sicherungseinbehalt 
notwendig werden. Sie erfolgen durch z. B. den Einbehalt von Geld (vgl. § 232 BGB). Ein solcher Einbehalt dient 
dazu, die ordnungsgemäße Leistungserbringung durch Dritte sicherzustellen und mögliche Mängelansprüche der 
Gemeinde abzusichern. Derartige Sicherungseinbehalte mindern deshalb nicht die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes. Der von der Gemeinde einbehaltene Betrag stellt 
vielmehr i.d.R. eine Verbindlichkeit für die Gemeinde gegenüber dem Dritten dar.  
 
Entsprechend ist dieser Betrag in der gemeindlichen Bilanz unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen“ anzusetzen. In den Fällen, in denen sich im Rahmen der Abrechnung eines Erwerbs von 
Vermögensgegenständen herausstellt, dass der Sicherungsbehalt ganz oder teilweise nicht ausgezahlt wird, ist 
eine außerplanmäßige Abschreibung bei dem betreffenden Vermögensgegenstand vorzunehmen, sofern dieser 
bereits mit seinen vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert worden ist.  
 
 
2.6 Ein negativer Kaufpreis beim Erwerb eines Betriebes 
 
In Einzelfällen kann es zu Kaufpreisen unterhalb der Buchwerte und zu Zuzahlungen des Verkäufers kommen, 
weil die Gemeinde als Erwerber künftig entstehende Aufwendungen tragen soll, insbesondere beim Rückkauf von 
Anteilen an gemeindlichen Betrieben aus dem Besitz von privaten Dritten. Beim Erwerb eines Betriebes durch die 
Gemeinde oder von Anteilen daran kann daher ein negativer Kaufpreis entstehen. Dieser Sachverhalt ist regel-
mäßig dann gegeben, wenn der Kaufpreis der Gemeinde den Vermögenswert des erworbenen Betriebes abzüg-
lich der bestehenden Verpflichtungen unterschreitet.  
 
Ein solcher Kaufpreis kann sich z. B. auch durch Minderungsansprüche der Gemeinde ergeben. In solchen Fällen 
entstehen „negative“ Anschaffungskosten für die Gemeinde, wegen der die Zeitwerte anteilig (oder im Schät-
zungswege) abzustocken sind. Es ist dabei zu beachten, dass die liquiden Mittel dabei nicht abgestockt werden 
dürfen. Soweit aber keine oder nicht in ausreichender Zahl Vermögensgegenstände zur Abstockung vorhanden 
sind, muss in Höhe des Differenzbetrages ein Ausgleichsposten auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz 
angesetzt werden, der in den nächsten Haushaltsjahren entsprechend der Verluste des gemeindlichen Betriebes 
aufzulösen ist. 
 
 
2.7 Die Nebenkosten bei Ersatzinvestitionen 
 
2.7.1 Die Abbruchkosten 
 
Im Zusammenhang mit örtlichen Ersatzinvestitionen entstehen für die Gemeinde vielfach auch Abbruch- und 
Entsorgungskosten, weil bisher genutzte gemeindliche Vermögensgegenstände an Ort und Stelle und mit glei-
cher Funktion und Zweck unmittelbar ersetzen werden sollen, z. B. Straßen, Abwasserkanäle. Die durch solche 
"Wiederaufbauten" entstehenden Kosten stellen regelmäßig Aufwendungen für die Gemeinde dar (vgl. § 2 Num-
mer 4 HOAI). Die gemeindlichen Aufwendungen können bei einem Zusammenhang mit der gemeindlichen Er-
satzinvestition ggf. den Anschaffungskosten der Gemeinde für den Grund und Boden hinzugerechnet werden. 
 
Für eine Hinzurechnung muss einerseits ein räumlicher Zusammenhang zwischen den Abbrucharbeiten und der 
gemeindlichen Ersatzinvestition bestehen. Ein solcher Zusammenhang ist als gegeben anzusehen, wenn die 
Gemeinde z. B. bei einem Grundstückserwerb den darauf befindlichen „verbrauchten“ Vermögensgegenstand in 
der Absicht erworben hat, ihn abzureißen und an gleicher Stelle einen neuen Vermögensgegenstand zu schaffen. 
Es sollte andererseits aber auch ein zeitlicher Zusammenhang bestehen. Die Gemeinde kann sich dabei an der 
steuerrechtlichen Rechtsprechung orientieren. Es wird danach ein Zeitraum von bis zu drei Jahren als noch ver-
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tretbar angesehen, damit noch ein zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Erwerb des bebauten Grundstückes 
und dem vorgesehenen Abbruch oder der Entsorgung als gegeben angesehen werden kann.  
 
In diesen Fällen stellen die gemeindlichen Abbruch- und Entsorgungskosten notwendige Vorbereitungskosten zur 
Durchführung der von der Gemeinde vorgesehenen Ersatzinvestition dar. Sie können dann als tatsächliche Her-
stellungskosten behandelt werden, denn sie dienen dem gemeindlichen Herstellungszweck und sind deshalb 
zwangsläufig entstanden. Die bei der Gemeinde entstehenden Aufwendungen stellen dann Kosten für die „In-
gangsetzung der Herstellung“ des neuen Vermögensgegenstandes dar und sind den Anschaffungskosten für den 
Grund und Boden hinzuzurechnen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der ggf. noch beste-
hende Restbuchwert des vorhandenen und nicht mehr nutzbaren gemeindlichen Vermögensgegenstandes abzu-
schreiben ist, weil dieser Vermögensgegenstand für die Gemeinde als Erwerber wirtschaftlich verbraucht ist und 
daher wertlos ist. Der Restbuchwert darf bei einer gemeindlichen Ersatzinvestition jedoch nicht als Herstellungs-
kosten für den neuen gemeindlichen Vermögensgegenstand berücksichtigt werden.  
 
Eine Zurechnung von Abbruch- und Entsorgungskosten zu den gemeindlichen Herstellungskosten kann dann 
nicht mehr von der Gemeinde vorgenommen werden, wenn ein Abbruch oder eine Entsorgung ohne eine konkret 
bestehende Planung der Gemeinde für eine entsprechende Ersatzinvestition erfolgt. Die bestehenden baufachli-
chen Gegebenheiten vor Ort sind deshalb von der Gemeinde im örtlichen Einzelfall festzustellen, zu prüfen und 
zu bewerten. Die konkrete Sachlage, das Ergebnis sowie die Ermittlung der auf die Nutzungsdauer des Vermö-
gensgegenstandes zu verteilenden gemeindlichen Herstellungskosten sind dabei von der Gemeinde ausreichend 
und nachvollziehbar zu dokumentieren.  
 
 
2.7.2 Sonstige Nebenkosten 
 
Im Zusammenhang mit örtlichen Ersatzinvestitionen können im Einzelfall besondere Kosten für eine Übergangs-
zeit entstehen, weil die Gemeinde die bisherige Nutzung des gemeindlichen Vermögensgegenstandes an Ort und 
Stelle mit gleicher Funktion und Zweck fortsetzen will, der Vermögensgegenstand dafür aber ersetzt werden 
muss, um den aktuellen Anforderungen an die Nutzung in zulässiger Weise zu entsprechen. Solche Kosten ent-
stehen zwar nicht unmittelbar für den neuen gemeindlichen Vermögensgegenstand. Sie stellen regelmäßig Auf-
wendungen für die Gemeinde dar, die auf die Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes zurück-
zuführen sind. Sie können jedoch nur dann den Herstellungskosten des Vermögensgegenstandes zugerechnet 
werden, wenn die Kosten als „Ingangsetzung der Herstellung“ des Vermögensgegenstandes zu bewerten sind.  
 
Die Zurechnung setzt dabei einen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit dem herzustellenden Vermö-
gensgegenstand voraus. Solche Nebenkosten sind dann von der Gemeinde vergleichbar den Baunebenkosten zu 
behandeln und können den Herstellungskosten hinzugerechnet werden. Die Zurechnung von Kosten für eine 
Übergangszeit zu den gemeindlichen Herstellungskosten kann dann nicht von der Gemeinde vorgenommen 
werden, wenn keine konkrete Planung der Gemeinde über die Fortsetzung der bisherigen Nutzung des neuen 
Vermögensgegenstandes (nach der Ersatzinvestition) besteht.  
 
Die Kosten einer vorübergehenden Unterbringung einer Verwaltungseinheit während der Herstellungs- bzw. Bau-
phase aus Anlass einer Ersatzinvestition stellen keine gemeindliche Aufwendungen dar, die anderen gemeindli-
chen Vermögensgegenständen zugerechnet werden können, z. B. Gebäuden. Solche Aufwendungen entstehen 
bereits, um die Nutzung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes im Rahmen der Aufgabenerfüllung der 
Gemeinde zu ermöglichen. Sie können deshalb auch nicht zu anrechenbaren Nebenkosten bei gemeindlichen 
Herstellungskosten erklärt werden.  
 
Die Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes aufgrund der Durchführung einer Ersatzinvestition gibt i.d.R. 
einen Anlass für die Gemeinde, eine notwendige Instandsetzung auch tatsächlich vor Ort durchzuführen. Sofern 
eine solche Maßnahme vermögensmäßige Auswirkungen hätte, wären diese auch nur dem betreffenden Vermö-
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gensgegenstand zuzurechnen. Die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort sind im Einzelfall vor Ort vor der Veran-
schlagung einer Ersatzinvestition im Haushaltsplan zu bewerten.  
 
 
3. Die geringwertigen Vermögensgegenstände 
 
Die geringwertigen Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens haben i.d.R. eine voraussicht-
liche Nutzungsdauer von mehr als einem Jahr. Ihr Wert ist jedoch haushaltsmäßig betrachtet so gering, dass eine 
Verteilung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer der beschafften Vermögensgegen-
stände zu hohem bzw. kaum vertretbarem Aufwand führen würde. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Wesentlichkeit sind daher für die Behandlung der geringwertigen Vermögensgegenstände, die selbstständig 
genutzt werden können und nicht Teil einer Sachgesamtheit sind, Vereinfachungen zugelassen worden.  
 
Die geringwertigen Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die 410 Euro nicht über-
steigen, können in Inventarlisten oder auf einem Sammelposten erfasst oder im Jahr ihrer Anschaffung oder Her-
stellung als Aufwand verbucht und bei einer Nutzungszeit von einem Jahr auch vollständig abgeschrieben werden 
(Sofortabschreibung). Bei der Bestimmung dieser Wertgrenze sind nicht nur die Umsatzsteuer, sondern auch die 
Rabatte und Skonti kostenmindernd zu berücksichtigen. Bei den geringwertigen Vermögensgegenständen kann 
daher ihr Abgang bereits im Jahr des Zugangs unterstellt werden, auch wenn solche Wirtschaftsgüter im Einzel-
fall oder regelmäßig noch mehrere Jahre von der Gemeinde tatsächlich genutzt werden.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 Satz 1 (Bilanzierung von gemeindlichen Vermögensgegenständen): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Ansatzpflicht für gemeindliche Vermögensgegenstände): 
 
1.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Vorschrift enthält den allgemeinen Grundsatz, dass die Gemeinde einen Vermögensgegenstand in die Bilanz 
aufzunehmen hat, wenn sie das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist. 
Mit einer solchen Bilanzierungsvorgabe ist grundsätzlich verbunden, dass mit den gemeindlichen Vermögensge-
genständen auch Erträge erzielt werden sollen. Unter Berücksichtigung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung ist 
es jedoch schon ausreichend für die Bilanzierung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes, wenn für die 
Gemeinde dadurch eine Möglichkeit zur Ertragserzielung besteht.  
 
Die tatsächliche Realisierung von Erträgen ist dabei nicht eine zwingende Voraussetzung. Wäre dieses der Fall, 
würde z. B. ein vollständiger Verzicht darauf aufgrund politischer Entscheidungen zu einem nicht vertretbaren 
Bilanzierungsverbot führen. Die Gemeinde hat im Rahmen ihrer Bilanzierungspflicht die Entscheidung zu treffen, 
ob ein gemeindlicher Vermögensgegenstand dem Anlagevermögen oder dem Umlaufvermögen zuzuordnen ist.  
 
Die Zuordnung ist dabei nicht nur von dem verwendeten Begriffen „Vermögensgegenstand“, „wirtschaftliches 
Eigentum“ und „selbstständige Verwertbarkeit“ als Ansatzvoraussetzungen abhängig. Sie hängt auch von der 
Zweckbestimmung bzw. der Art des Vermögensgegenstandes sowie vom Willen der Gemeinde ab, wie der Ver-
mögensgegenstand im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zweckbezogen genutzt werden soll.  
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1.1.2 Der Begriff „Vermögensgegenstand“ 
 
1.1.2.1 Die Qualifizierung eines Wirtschaftsgutes  
 
Im allgemeinen Wirtschaftsleben wird ein Wirtschaftsgut dadurch als Vermögensgegenstand charakterisiert, dass 
mit ihm ein wirtschaftlicher Wert vorliegt und dieses Wirtschaftsgut selbstständig nutzungsfähig und bewertbar ist. 
Bei objektiver Betrachtung muss auch die Werthaltigkeit des Wirtschaftsgutes durch Dritte anerkannt werden und 
nachvollziehbar sein. Diese Gegebenheiten gelten sowohl für materielle als auch für immaterielle Wirtschaftsgü-
ter. Bei materiellen Wirtschaftsgütern kann der Fall eintreten, dass diese sich nicht einheitlich abnutzen, sondern 
manche ihrer Einzelteile oder Komponenten ggf. mehrmals ersetzt werden müssen, um die weitere Nutzung des 
Wirtschaftsgutes zu sichern, z. B. bei Gebäuden und Straßen.  
 
Es wäre grundsätzlich möglich, solche Wirtschaftsgüter in ihren technischen Einzelteilen bzw. Komponenten zu 
bewerten und zu bilanzieren. Bei der Qualifizierung von Wirtschaftsgütern als gemeindliche Vermögensgegen-
stände muss jedoch immer auch die jeweilige Zwecksetzung und Nutzung im Sinne der gemeindlichen Aufga-
benerfüllung sachgerecht beachtet werden. So sind z. B. die gemeindlichen Straßen regelmäßig nur in ihrer kör-
perlichen Gesamtheit als nutzbarer gemeindlicher Vermögensgegenstand für die Bürger der Gemeinde anzuse-
hen, sodass die technischen Komponenten einer Straße dann unselbstständige Wirtschaftsgüter darstellen. 
 
 
1.1.2.2 Die Qualifizierung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes 
 
1.1.2.2.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Für die gemeindliche Bilanzierung soll die Qualifizierung eines Wirtschaftsgutes als gemeindlicher Vermögensge-
genstand nicht im Belieben der Gemeinde liegen. Es würde der Gemeinde sonst ermöglicht, einen für die ge-
meindliche Aufgabenerfüllung nutzbares Wirtschaftsgut in Art und Umfang nach örtlichem Bedarf als gemeindli-
chen Vermögensgegenstand einzustufen und in ihrer Bilanz zu aktivieren. Sie hätte zudem die Wahlmöglichkeit, 
für den Ansatz in ihrer Bilanz ein Wirtschaftsgut als eine sachliche Gesamtheit (Einheit) zu betrachten oder dieses 
Gut abstrakt in seine Komponenten zu zerlegen und so in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen.  
 
Die Qualifizierung eines Wirtschaftsgutes als nutzbaren Vermögensgegenstand der Gemeinde ist daher insbe-
sondere auch von der tatsächlichen und gewollten Nutzung im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung 
abhängig. Die örtliche Aufgabenerfüllung erfordert regelmäßig einen Vermögensgegenstand, bei dem die ge-
wünschte Gebrauchsfähigkeit bzw. seine Funktionsfähigkeit nur in seiner Sachgesamtheit und nicht in seinen 
Komponenten besteht, z. B. Gebäude, Straßen etc. Die Einordnung eines Wirtschaftsgutes als gemeindlicher 
Vermögensgegenstand kann daher nicht davon abhängig sein, ob sich ein Wirtschaftsgut technisch in Kompo-
nenten zerteilen lässt.  
 
Die Gemeinde darf deshalb bei der Klassifizierung eines nutzbaren Wirtschaftsgutes als gemeindlicher Vermö-
gensgegenstand zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht nur auf dessen wirtschaftlichen Wert und die technische und 
selbstständige Nutzungsfähigkeit sowie auf die Bewertbarkeit und die Veräußerbarkeit abstellen. Die gemeindli-
che Aufgabenerfüllung gebietet es vielmehr, in die Klassifizierung eines Wirtschaftsgutes auch die Eignung, den 
Zweck oder die Nutzung bzw. Nutzenstiftung einzubeziehen. Dieses Gebot soll auch in den Fällen für die Ge-
meinde gelten, in denen im allgemeinen Wirtschaftsleben auch die technischen Einzelteile eines Wirtschaftsgutes 
als verwertbar und aktivierbar gelten und diese, wenn wesentlich, jeweils als einzelne Vermögensgegenstände 
bestimmt werden könnten.  
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1.1.2.2.2 Vermögensgegenstände als Sachgesamtheit 
 
Im gemeindlichen Bereich werden viele Wirtschaftsgüter erst in zusammengesetzter Form und zweckbezogen zu 
einem gebrauchsfähigen Funktions- bzw. Vermögensgegenstand der Gemeinde. Nur ein solcher Vermögensge-
genstand kann im Rahmen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit bzw. Aufgabenerfüllung genutzt werden. Eine 
Verwendung in der Vielzahl der möglichen technischen Komponenten eines Wirtschaftsgutes durch die Gemein-
de ist regelmäßig nicht möglich. Die Nutzung eines Vermögensgegenstandes im Rahmen der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung ist deshalb maßgeblich für dessen Bilanzierung. Von der Gemeinde sind deshalb sachlich 
mögliche Vermögensteile zu einem Vermögensgegenstand zusammenzufassen, wenn die diesem Gegenstand 
zugeordnete Funktion oder gemeindliche Aufgabe nur im Zusammenschluss einzelner Komponenten genutzt 
oder durchgeführt werden kann, z. B. eine gemeindliche Straße.  
 
Die einzelnen Komponenten des gemeindlichen Vermögensgegenstandes werden in einem solchen Fall als un-
trennbar miteinander verbunden angesehen und können dabei einen wesentlichen Bestandteil des Vermögens-
gegenstandes darstellen (Sachgesamtheit). Die einzelnen Bestandteile geben dadurch ihre Klassifizierung als 
selbstständige Vermögensgegenstände auf. Dieses Prinzip des Nutzungszusammenhangs dient in diesem Zu-
sammenhang der Objektivierung und der Vergleichbarkeit im gemeindlichen Bereich. Es wirkt sich unmittelbar auf 
die Bewertung und Bilanzierung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes aus, z. B. bei der Bewertung (vgl. 
§ 32 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO NRW). In besonderen Einzelfällen kann es gleichwohl zu einer Unterschei-
dung bzw. Differenzierung von Bestandteilen eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes kommen. Insbeson-
dere bei bebauten Grundstücken, bei denen bereits zwischen dem Grund und Boden und dem oder den Gebäu-
den zu unterscheiden ist, kann sich ergeben, dass Gebäudeteile oder andere Wirtschaftsgüter als selbstständige 
Vermögensgegenstände zu behandeln sind. Zu solchen Wirtschaftsgütern können z. B. auf dem Dach eines 
Gebäudes montierte Fotovoltaikanlagen oder Blockheizkraftwerke gehören. 
 
Der aus der Nutzung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes entstehende jährliche Ressourcenverbrauch 
steht der Betrachtung als Sachgesamtheit nicht entgegen. Die Abschreibungen zeigen die aus der Nutzung der 
eingesetzten Vermögensgegenstände entstandenen Wertminderungen. Diese Aufwendungen werden unter Be-
rücksichtigung der Erledigung der gemeindlichen Aufgaben und daher nach der Sachgesamtheit bemessen. Sie 
dürfen deshalb nicht differenziert nach den technischen Komponenten oder nach den von der Gemeinde selbst 
bestimmten Gegebenheiten bemessen werden. Eine sachgerechte Abwägung und Handhabung der Gemeinde 
bei der Bestimmung und Bewertung ihrer Vermögensgegenstände soll dazu beitragen, dass der Jahresabschluss 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Einzelbewertung und der gemeindlichen Aufgabenerfüllung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde vermitteln kann. 
 
 
1.1.2.3 Keine Wertansätze nach Komponenten 
 
Eine Bilanzierung und Bewertung von Vermögensteilen gemeindlicher Vermögensgegenstände (Komponenten-
ansatz), die handelsrechtlich neu und vielfach auch in der Kritik steht, würde, wenn diese haushaltsrechtlich zuge-
lassen wäre, einen breiten und vielfach nicht mehr nachvollziehbaren Ermessensspielraum für die Gemeinde 
eröffnen. Die Gemeinde könnte dann komplexe Vermögensgegenstände nach eigenem Belieben in einzelne 
Komponenten zerlegen und diese entsprechend dem örtlichen Bedarf in ihrer Bilanz ansetzen. Es könnte sich 
dadurch ggf. eine vielfach nicht mehr nachvollziehbare Aufteilung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes 
ergeben und die Nutzung im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung infrage gestellt werden.  
 
Für den Abschlussprüfer wäre dann eine objektive Bestimmung eines selbstständig zu bilanzierenden Vermö-
gensgegenstandes der Gemeinde vielfach nicht mehr möglich. Die Zurechnung und Verteilung von Anschaf-
fungskosten würde wesentlich erschwert, besonders dann, wenn ein als Gesamtheit erworbener Vermögensge-
genstand für die Bilanzierung in seine Komponenten zerteilt würde und die dann als Anschaffungskosten zugrun-
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de zu legenden Einzelpreise der möglichen Komponenten in der Summe den Gesamtpreis des von der Gemein-
de als Gesamtheit erworbenen Vermögensgenstandes übersteigen. 
 
Die Verteilung der Anschaffungskosten über die Nutzungsdauer sowie auch deren Festlegung könnte zudem für 
die Gemeinde schwierig werden. In den Fällen, in denen die einzelnen Komponenten wegen ihrer möglichen 
Verschiedenartigkeit auch noch unterschiedlichen Nutzungsdauern unterliegen können, besteht ein erhebliches 
Risiko für eine zutreffende Bilanzierung unter Berücksichtigung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung. Ebenso 
könnte die klassische Abgrenzung zwischen Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten beeinträchtigt werden, 
denn die Aktivierungsfähigkeit sollte unabhängig von einer komponentenbezogenen Abschreibung sein (vgl. § 33 
GemHVO NRW). Es bleibt in solchen Fällen zudem fraglich, ob die Gemeinde auch sämtliche Komponenten 
eines Vermögensgegenstandes zutreffend verzeichnet und deren Vorhandensein zu jedem Abschlussstichtag 
überprüft und in ihrer Buchhaltung nachhält, z. B. bei einem Austausch von Komponenten.  
 
Es würde daher ein erhebliches bilanzielles Risiko für die Gemeinde bestehen, ob die von ihr aufzustellende 
gemeindliche Bilanz noch ein zutreffendes Bild der Vermögenslage der Gemeinde vermittelt, wenn die gemeindli-
che Aufgabenerfüllung regelmäßig einen Vermögensgegenstand in seiner Gesamtheit benötigt bzw. die Gemein-
de einen solchen Gegenstand zur Nutzung durch die Öffentlichkeit bereitstellt. Vor diesem Hintergrund sollen 
Wertansätze nach Vermögensteilen bei von der Gemeinde zu bilanzierenden Vermögensgegenständen sowie 
Abschreibungen bezogen auf die einzelnen Komponenten für die Gemeinde nicht zulässig sein. 
 
 
1.1.2.4 Die Wirkungen bei den Abschreibungen 
 
Im Rahmen der Bilanzierung von gemeindlichen Vermögensgegenständen ist von der Gemeinde z. B. zu berück-
sichtigen, wie das einzelne Wirtschaftsgut zur Bestimmung der Nutzungsdauer, des Abschreibungsumfangs und 
der Abschreibungsmethode als abnutzbarer Vermögensgegenstand von der Gemeinde abgegrenzt wurde. In den 
Fällen, in denen z. B. bei einem bebauten Grundstück verschiedene Gebäudeteile mit unterschiedlichen Restnut-
zungsdauern in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz angesetzt wurden, wirkt sich diese gemeindliche Entschei-
dung dauerhaft auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft aus. Sie führt dazu, dass die entstehenden ergebnis-
wirksamen Abschreibungen im Zeitablauf der Nutzungsdauer den einmal festgelegten jährlichen Ressourcenver-
brauch haushaltsbelastend darstellen.  
 
Die abschreibungsrelevante Entscheidung der Gemeinde lässt dann im Rahmen der Nutzungszeit des gemeindli-
chen Vermögensgegenstandes im Grundsatz keine Änderung zu. Es ist daher örtlich bei der Anschaffung oder 
Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes nicht nur über dessen Erstellung zu entscheiden, 
sondern auch über die künftigen Auswirkungen daraus für die gemeindliche Haushaltswirtschaft. Die möglichen 
Folgeaufwendungen der Gemeinde werden dabei u.a. auch dadurch bestimmt, ob z. B. bei bebauten Grundstü-
cken mehrere Gebäudeteile mit unterschiedlichen Restnutzungsdauern zu einer Sachgesamtheit bzw. wirtschaft-
lichen Einheit zusammengefasst wurden, sodass dann eine gemeinsame (einzige) Nutzungsdauer besteht.  
 
 
1.1.3 Der Begriff „Wirtschaftliches Eigentum“ 
 
1.1.3.1 Allgemeine Inhalte 
 
Durch die Vorschrift ist bestimmt worden, dass die Gemeinde einen Vermögensgegenstand in ihre Bilanz aufzu-
nehmen hat, wenn sie das wirtschaftliche Eigentum daran innehat. Damit ist der Grundsatz der wirtschaftlichen 
Zurechnung im gemeindlichen Haushaltsrecht verankert worden, der immer dann von Bedeutung ist, wenn bei 
der Gemeinde das rechtliche und das wirtschaftliche Eigentum auseinanderfallen. Somit gehen auch die GoB bei 
den Wertansätzen für Vermögensgegenstände in der gemeindlichen Bilanz von wirtschaftlichen Tatbeständen 
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aus. Die Gemeinde hat daher der Bilanzierung von Vermögensgegenständen die tatsächlichen wirtschaftlichen 
Verhältnisse zugrunde zu legen.  
 
Der Ansatz eines Vermögensgegenstandes in der gemeindlichen Bilanz ist grundsätzlich nach der zivilrechtlichen 
Rechtslage vorzunehmen, weil nach der Eigentumsübertragung die Gemeinde als zivilrechtlicher Eigentümer 
i.d.R. auch die Sachherrschaft über den Vermögensgegenstand innehat (vgl. § 903 BGB). Ihr steht damit grund-
sätzlich eine uneingeschränkte Verfügungs- und Nutzungsberechtigung zu, sodass sie daher auch der wirtschaft-
liche Eigentümer des Vermögensgegenstandes ist. Sofern die Gemeinde sich allein das wirtschaftliche Eigentum 
an einem vorhandenen Vermögensgegenstand zurechnet, sollte sie zuvor geklärt haben, wer der tatsächliche 
rechtliche Eigentümer dieses Vermögensgegenstandes und wer ggf. der Vertragspartner der Gemeinde bzw. wer 
in der Sache vertretungsberechtigt ist. 
 
Der rechtliche Eigentümer eines Vermögensgegenstandes kann aber in seiner Sachherrschaft über den Vermö-
gensgegenstand beschränkt sein, weil einem Dritten einzelne Befugnisse zustehen, z. B. Verfügungs- oder Nut-
zungsrechte, und dieser so über den Vermögensgegenstand verfügen kann, als wäre es sein eigenes Vermögen. 
Der Dritte wird aber dadurch aber nicht zwingend zum rechtlichen Eigentümer des betreffenden Vermögensge-
genstandes. Die Gemeinde hat deshalb in den Fällen, in denen sie nicht der rechtliche Eigentümer aber der Be-
sitzer eines Vermögensgegenstandes ist, insbesondere zu prüfen, ob sie auch der wirtschaftliche Eigentümer ist 
(vgl. Abbildung). 
 

 
Das wirtschaftliche Eigentum bei Vermögensgegenständen  

 
 
- Die Gemeinde übt die tatsächliche Sachherrschaft über einen Vermögensgegenstand aus. 

 
- Die Gemeinde ist diejenige, bei der Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten bezogen auf den Ver-

mögensgegenstand liegen. 
 

- Die Gemeinde kann den rechtlichen Eigentümer auf Dauer, z.B. im Zeitraum der üblichen 
Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes, von der Einwirkung auf den Vermögensge-
genstand wirtschaftlich ausschließen. 

 
- Die Gemeinde muss die Risiken eines Wertverlustes tragen und kommt in den Genuss von 

Wertsteigerungen. 
 

Abbildung 470 „Das wirtschaftliche Eigentum bei Vermögensgegenständen“ 
 
Bei der gemeindlichen Prüfung ist zudem immer auf den tatsächlichen Umgang mit dem betreffenden Vermö-
gensgegenstand und auf die vertraglichen Gestaltungen abzustellen, denn nicht jeder gemeindliche Geschäfts-
vorfall im Zusammenhang mit einem Vermögensgegenstand führt automatisch dazu, dass die Gemeinde zum 
wirtschaftlichen Eigentümer des betreffenden Vermögensgegenstandes wird. Ein solcher Fall kann z. B. bei Miet- 
und Pachtgeschäften der Gemeinde gegeben sein, während z. B. bei Stiftungsgeschäften, die zu bei rechtlich 
unselbstständigen Stiftungen führen, die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnisse vollständig auf die Gemeinde 
übergehen. Bei Treuhandverhältnissen der Gemeinde sind die Vermögensgegenstände regelmäßig dem Treuge-
ber und beim Sicherungseigentum dem Sicherungsgeber zuzurechnen. 
 
 
1.1.3.2 Die Abgrenzung des wirtschaftlichen Eigentums 
 
Für die Gemeinde kann sich der Fall ergeben, dass sie nicht das zivilrechtliche Eigentum an einem von ihr ge-
nutzten Vermögensgegenstand hat. Sie kann jedoch als wirtschaftliche Eigentümer dieses Vermögensgegen-
standes fungieren bzw. das wirtschaftliche Eigentum daran innehaben. In diesem Fall ist der betreffende Vermö-
gensgegenstand von der Gemeinde in ihrer Bilanz anzusetzen. Die Zurechnung des wirtschaftlichen Eigentums 
an einem verfügbaren Vermögensgegenstand zur Gemeinde lässt sich daran messen, ob die Gemeinde die tat-
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sächliche Sachherrschaft über den betreffenden Vermögensgegenstand ausübt, die Gefahren und Risiken dabei 
trägt sowie den rechtlichen Eigentümer von der dauerhaften Nutzung (während der wirtschaftlichen Nutzungs-
dauer) an dem betreffenden Vermögensgegenstand ausschließen kann.  
 
Die Gemeinde gilt daher als wirtschaftlicher Eigentümer eines Vermögensgegenstandes, wenn ihr dauerhaft - 
i.d.R. für die gesamte wirtschaftliche Nutzungsdauer des betreffenden Vermögensgegenstandes - Besitz, Gefahr, 
Nutzung und Lasten an diesem Vermögensgegenstand zustehen. Ein wirtschaftliches Eigentum an einem Ver-
mögensgegenstand liegt daher bei der Gemeinde vor, wenn bei ihr eine „eigentumsähnliche“ wirtschaftliche 
Sachherrschaft über den Vermögensgegenstand besteht, die es ihr ermöglicht, einen Dritten auf Dauer von der 
Nutzung dieses Vermögensgegenstandes auszuschließen.  
 
In Einzelfällen, in denen nicht alle Kriterien des wirtschaftlichen Eigentums von der Gemeinde erfüllt werden, ist 
unter Berücksichtigung der tatsächlich vorliegenden Gegebenheiten zu beurteilen und zu entscheiden, ob anhand 
der Gemeinde zuzurechnenden Chancen und Risiken diese den Vermögensgegenstand in ihrer Bilanz anzuset-
zen hat. Mögliche Fallgestaltungen werden nachfolgend schematisch aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gemeinde als wirtschaftlicher Eigentümer  

 
 

SACHVERHALTE  
 

BILANZIERUNG 
 
Die Gemeinde ist rechtlicher Eigentümer und verfügt 
über die Vermögensgegenstände. 
 

Das wirtschaftliche Eigentum ist der Gemeinde zuzu-
rechnen. 

 
Die Gemeinde erwirbt Vermögensgegenstände sofort. 
 

Das wirtschaftliche Eigentum ist der Gemeinde zuzu-
rechnen. 

 
Die Gemeinde erwirbt Vermögensgegenstände unter 
Eigentumsvorbehalt. 
 

Das wirtschaftliche Eigentum ist der Gemeinde zuzu-
rechnen. 

 
Die Gemeinde kann Vermögensgegenstände am 
Ende der Vertragslaufzeit optional erwerben. 
 

 
Der Gemeinde ist wirtschaftliches Eigentum nur dann 
zuzurechnen, wenn sie bereits während der Vertrags-
laufzeit Mietkaufzahlungen leistet. 
 

 
Die Gemeinde least/mietet Vermögensgegenstände. 
 

 
Dem Leasing- oder PPP-Partner der Gemeinde ist das 
wirtschaftliche Eigentum zuzurechnen. 
 

Abbildung 471 „Die Gemeinde als wirtschaftlicher Eigentümer“ 
 
In diesem Zusammenhang lässt sich aus dem Zweck eines Vermögensgegenstandes für die Gemeinde keine 
Unterscheidung zwischen dem wirtschaftlichen und dem rechtlichen Eigentum ableiten. Die Unterscheidung die-
ser beiden Eigentumsverhältnisse wirkt sich regelmäßig erst aus, wenn der rechtliche Eigentümer einen Heraus-
gabeanspruch hat oder die Rückabwicklung verlangt (vgl. § 985 BGB). Die Gemeinde ist somit immer dann als 
wirtschaftlicher Eigentümer eines Vermögensgegenstandes anzusehen, wenn sie einen Vermögensgegenstand 
in ihrem Besitz hat, diesen im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung nutzen kann und ihr Wertsteigerungen 
daraus zustehen, sie aber auch die Gefahren und Lasten trägt, z. B. das Risiko einer Wertminderung oder eines 
Verlustes (vgl. § 446 BGB). 
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1.1.3.3 Die Leasinggeschäfte 
 
1.1.3.3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Gemeinde schließt im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung auch Leasinggeschäfte zur Nutzung von Wirtschafts-
gütern ab, sodass die Gemeinde derartige Geschäfte ggf. zu bilanzieren hat. Bei solchen Leasinggeschäften 
überlässt der Leasinggeber der Gemeinde als Leasingnehmer regelmäßig ein Wirtschaftsgut gegen ein Entgelt 
zur Nutzung. Grundsätzlich bestehen viele Gestaltungsmöglichkeiten bei den Leasinggeschäften. So wird z.B. 
hinsichtlich der Kündigungsmöglichkeiten zwischen dem Finanzierungs-Leasing und dem Operating-Leasing 
unterschieden.  
 
Es ist daher vom örtlichen Einzelfall abhängig, ob ein Vermögensgegenstand beim Leasinggeber oder bei der 
Gemeinde als Leasingnehmer zu bilanzieren ist. Zu den verschiedenen Leasinggeschäften sind eine Vielzahl von 
steuerrechtlichen Erlassen veröffentlicht worden, die hinsichtlich der Abgrenzung der gemeindlichen Leasingge-
schäfte und deren Bilanzierung auch für die Gemeinde eine Hilfestellung sein können. 
 
 
1.1.3.3.2 Das Finanzierungs-Leasing 
 
Bei Finanzierungs-Leasing, das eine unkündbare Grundmietzeit enthält, kann zwischen  
- Vollamortisationsverträgen, bei denen alle Kosten der Anschaffung und der Finanzierung sowie die Neben-

kosten durch die während der Grundmietzeit zu zahlenden Leasingraten gedeckt werden, und für das Ende 
der Leasingzeit i.d.R. ein Kauf des Leasinggegenstandes, seine Rückgabe oder eine Verlängerung der Ver-
tragslaufzeit möglich ist,  

- Teilamortisationsverträgen, bei denen die Kosten der Anschaffung und der Finanzierung sowie die Nebenkos-
ten nicht in vollem Umfang durch die während der Grundmietzeit zu zahlenden Leasingraten gedeckt werden, 
und deshalb für die Vollamortisation weitere Vereinbarungen getroffen werden, 

- Spezialleasingverträgen, die bei einem speziellen Einzelfall vorherrschenden Verhältnisse abgestellt sind, 
unterschieden werden. Ggf. können sich im Einzelfall aber noch Abweichungen daraus ergeben, ob ein bewegli-
ches Wirtschaftgut oder ein unbewegliches Wirtschaftsgut, z.B. ein Gebäude, den Leasinggegenstand darstellt. 
Für die gemeindliche Bilanzierung kommt es bei diesen Möglichkeiten darauf an, wann die Gemeinde als Lea-
singnehmer ein Wirtschaftsgut zu bilanzieren hat. 
 
Bei gemeindlichen Leasinggeschäften für Gebäude aufgrund von Vollamortisationsverträgen kann ausgehend 
davon, dass die Grundmietzeit innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungszeit liegt, festgestellt werden, dass 
bei einer Grundmietzeit von unter 40 % und über 90 % der betriebsgewöhnlichen Nutzungszeit das betreffende 
Wirtschaftsgut beim Leasingnehmer (Gemeinde) zu bilanzieren ist. In den Fällen, in denen die vereinbarte 
Grundmietzeit zwischen 40 % bis 90 % der betriebsgewöhnlichen Nutzungszeit liegt, ist es von den einzelnen 
vertraglichen Vereinbarungen (Optionen) abhängig, ob das Wirtschaftsgut beim Leasinggeber oder Leasingneh-
mer zu bilanzieren ist.  
 
Ein Vertrag ohne Optionen für den Leasinggeber, der aber als Spezialleasing ohne weitere Bedingungen ausge-
staltet, ist z.B. beim Leasingnehmer zu bilanzieren. Bei Teilamortisationsverträgen ist das Wirtschaftsgut zwar 
grundsätzlich dem Leasinggeber zuzurechnen, gleichwohl können besondere vertragliche Vereinbarungen aber 
dazu führen, dass das Wirtschaftsgut doch bei der Gemeinde als Leasingnehmer zu bilanzieren ist. Die einzelnen 
Voraussetzungen dafür sowie ihr mögliches Zusammenspiel müssen im Einzelfall heraus gearbeitet werden und 
können an dieser Stelle nicht in allgemeingültiger Form ausreichend erläutert werden. 
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1.1.3.3.3 Das Operating-Leasing 
 
Die Gemeinde kann auch Leasingverträge abschließen, bei denen nur die Gebrauchsüberlassung im Vorder-
grund der vertraglichen Vereinbarung steht. Ein solches Operating-Leasing ist den zivilrechtlichen Mietverträgen 
sehr ähnlich, denn der Leasinggeber behält das maßgebliche Verwertungsrecht. Die Leasingrate wird dabei dann 
als angemessene Gegenleistung der Gemeinde als Leasingnehmer für die laufende Nutzungsüberlassung eines 
ihr überlassenen Wirtschaftsgutes angesehen. Der Leasinggeber hat deshalb regelmäßig den betreffenden Ver-
mögensgegenstand in seiner Bilanz anzusetzen und nicht die Gemeinde.  
 
Von der Gemeinde sind die jährlich zu zahlenden Leasingraten als Aufwendungen in ihrer Ergebnisrechnung zu 
erfassen. Soweit die Gemeinde bei solchen Verträgen z. B. zu Beginn der Grundmietzeit eine Sonderzahlung 
leistet, hat sie diese periodengerecht über die Grundmietzeit zu verteilen und entsprechend einen Rechnungsab-
grenzungsposten in ihrer Bilanz anzusetzen. In Sonderfällen kann aber auch eine Aktivierung des Wirtschaftsgu-
tes in der gemeindlichen Bilanz vorzunehmen sein, sodass ggf. von der Gemeinde auch eine Leasingverbindlich-
keit zu passivieren ist.  
 
 
1.1.3.4 Die Miet- und Pachtgeschäfte 
 
Eine Bilanzierung von gemeindlichen Miet- und Pachtgeschäften, bei denen die Gemeinde als Mieter oder Päch-
ter auftritt, ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen. Bei solchen gemeindlichen Geschäften überlässt ein Dritter als 
Vermieter oder Verpächter der Gemeinde ein Wirtschaftsgut gegen ein Entgelt zur Nutzung. Die Entgeltzahlun-
gen der Gemeinde an den Vermieter oder Verpächter stellen dann gemeindliche Aufwendungen dar, die in der 
Ergebnisrechnung der Gemeinde zu erfassen sind. Die dabei zu leistenden die Zahlungen sind in der gemeindli-
chen Finanzrechnung nachzuweisen. Die Miet- und Pachtgeschäfte der Gemeinde stellen regelmäßig schweben-
de Geschäfte dar und führen deshalb nicht zur Bilanzierung, auch wenn die Verträge langfristig abgeschlossen 
wurden. Bei der Vielzahl der Gestaltungsmöglichkeiten solcher Verträge kann eine Bilanzierung im Einzelfall nicht 
generell ausgeschlossen werden. 
 
 
1.1.3.5 Der Nießbrauch 
 
Nach der Vorschrift des § 90 Absatz 4 GO NRW muss die Gemeinde bei der Überlassung der Nutzung eines 
gemeindlichen Vermögensgegenstandes an einen Dritten beachten, dass sie den Vermögensgegenstand dem 
Dritten nur dann zum Nießbrauch überlassen darf, wenn sie diesen Vermögensgegenstand in absehbarer Zeit 
nicht zur Erfüllung ihrer Aufgaben braucht. Außerdem darf die Gemeinde den Vermögensgegenstand einem 
Dritten auch nicht kostenlos zur Nutzung überlassen. Bei solchen gemeindlichen Geschäften bleibt die Gemeinde 
i.d.R. der wirtschaftliche Eigentümer des betreffenden Vermögensgegenstandes. Der Vermögensgegenstand ist 
deshalb weiterhin in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen.  
 
In Ausnahmefällen kann gleichwohl der Dritte als Nießbraucher auch der wirtschaftliche Eigentümer des Vermö-
gensgegenstandes sein. In solchen Fällen muss der Dritte z.B. über die ihm eingeräumte Nutzungsbefugnis hin-
aus die tatsächliche Herrschaft über den gemeindlichen Vermögensgegenstand ausüben. Ein solcher Fall kann 
ggf. vorliegen, wenn dem Dritten z. B. die Verwertungsbefugnis über den Vermögensgegenstand eingeräumt 
wurde. Soweit der Nießbraucher aber nicht das Recht hat, nach Belieben mit dem gemeindlichen Vermögensge-
genstand zu verfahren, trägt er auch nicht das wirtschaftliche Risiko einer Wertminderung dieses Vermögensge-
genstandes oder kann aus möglichen Wertsteigerungen einen Nutzen ziehen. Die Gemeinde hat daher im Falle 
eines Nießbrauchs an einem Vermögensgegenstand die vorliegenden Umstände sowie die vertragliche Vereinba-
rung über die Nutzung hinsichtlich der Zulässigkeit einer gemeindlichen Bilanzierung genau zu prüfen. 
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1.1.3.6 Das Treuhandvermögen 
 
1.1.3.6.1 Die Gemeinde als Treuhänder 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht kennt neben dem allgemeinen Gemeindevermögen und dem Sondervermögen 
im haushaltsrechtlichen Sinn noch das Treuhandvermögen als eine weitere Art einer gesonderten gemeindlichen 
Vermögensform. Bei einem Treuhandvermögen bei der Gemeinde werden fremde Vermögensgegenstände treu-
händerisch von der Gemeinde gehalten. In solchen Fällen ist die Gemeinde von Dritten beauftragt worden oder 
gesetzlich verpflichtet, das ihr übergebene Vermögen zu verwalten und nicht für eigene Zwecke zu verwenden 
(Ermächtigungstreuhand). Einem solchen Treuhandverhältnis liegt die der Gemeinde als Treuhänder anvertraute 
Verfügung über Sachen und Rechte eines Dritten und die Ausübung im Interesse des betreffenden Dritten als 
Treugeber zugrunde.  
 
Nach den allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen ist in solchen Fällen das Treuhandvermögen in der Bilanz des 
Treugebers anzusetzen, weil dieser weiterhin als rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer des Vermögens zu 
betrachten ist. Diese Sachlage gilt auch dann, wenn die Gemeinde eine Verwaltungstreuhand als Vollrechtstreu-
hand innehat. In solchen Fällen erwirbt die Gemeinde das rechtliche Eigentum an dem Treugut, obwohl die ver-
traglichen Beziehungen regelmäßig vorsehen, dass die Risiken des Untergangs sowie die Nutzungen und Lasten 
beim Treugeber verbleiben. In diesen Fällen bleibt daher der Treugeber der wirtschaftliche Eigentümer, sodass 
das Treugut nicht bei der Gemeinde zu bilanzieren ist. 
 
Für die Gemeinde folgt aus ihrer Tätigkeit als Treuhänder, dass sie gegenüber dem Dritten als Treugeber für eine 
ordnungsgemäße Verwaltung des Treuhandvermögens haftet und eine Herausgabeverpflichtung besteht. Eine 
zweifache Bilanzierung des Treuhandvermögens, also zusätzlich zum Treugeber auch in der Bilanz der Gemein-
de als Treuhänder ist wegen der gesonderten Verwaltung des Treuhandvermögens außerhalb des gemeindlichen 
Haushalts nicht erforderlich. Die gesonderte Behandlung des bei der Gemeinde vorhandenen Treuhandvermö-
gens und Mündelvermögens ist aber haushaltsrechtlich und haushaltswirtschaftlich geboten. Für den Verzicht auf 
den Ansatz von Treuhandvermögen und Treuhandverbindlichkeiten in der gemeindlichen Bilanz bedarf es daher 
keiner besonderen Regelung. Soweit fremde Vermögensgegenstände von der Gemeinde treuhänderisch gehal-
ten werden, ist es jedoch geboten, diese Gegebenheit im gemeindlichen Jahresabschluss im Anhang oder im 
Verbindlichkeitenspiegel unter den Haftungsverhältnissen anzugeben.  
 
Bei der Gemeinde kann aus ihrer Tätigkeit als Treuhänder ein gesondertes Buchungserfordernis entstehen, wenn 
z. B. der Umfang und die Art des übernommenen Treuhandauftrages eine eigene Rechnungslegung erfordert. 
Das Erfordernis kann dann dadurch umgesetzt werden, dass von der Gemeinde eine eigenständige Treuhand-
buchführung eingerichtet oder in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde ein eigener Rechnungskreis mit besonde-
ren Konten für die gemeindliche Treuhandtätigkeit eingerichtet wird. In einem solchen Fall ist dann im örtlichen 
Buchungsgeschehen auf eine strikte Trennung der gemeindlichen Rechnungskreise zu achten. In der eigenen 
Finanzbuchhaltung der Gemeinde ist dann in solchen Fällen i.d.R. der ggf. bestehende Anspruch auf Vergütung 
der Gemeinde als Treuhänder zu erfassen.  
 
Ein Bedarf für eine Regelung über die Bilanzierung von Treuhandverhältnissen wurde bisher nur für Kreditinstitute 
als erforderlich angesehen, wenn diese als Treuhänder gegenüber Dritten tätig sind. Diese Institute haben aus 
Transparenzgründen das von ihnen zu verwaltende Treuhandvermögen in ihrer Bilanz anzusetzen. Dem Vermö-
gensansatz auf der Aktivseite ihrer Bilanz wird dann jedoch in gleicher Höhe eine „Treuhandverbindlichkeit“ auf 
der Passivseite der Bilanz gegenübergestellt. Durch diese Bilanzierung soll die Herausgabeverpflichtung des 
Kreditinstitutes als Treuhänder für das übernommene Treugut gegenüber dem Treugeber offen gelegt und nach-
vollziehbar gemacht werden (vgl. § 6 RechKredV). 
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1.1.3.6.2 Die Gemeinde als Treugeber 
 
Die Gemeinde kann selbst den Status „Treugeber“ innehaben und einem Dritten eigene Vermögenswerte zur 
Verwaltung und Bewirtschaftung überlassen, z. B. einem Sanierungsträger (vgl. § 157 BauGB). Der Sanierungs-
träger ist dann als Treuhänder für die Gemeinde tätig (vgl. § 159 BauGB). Der Treuhänder für die Gemeinde kann 
dann über die gemeindlichen Vermögensgegenstände verfügen. Er erfüllt bei solchen Vermögensüberlassungen 
die ihm von der Gemeinde übertragenen Aufgaben regelmäßig im eigenen Namen, aber auf Rechnung der Ge-
meinde. Zum Treuhandvermögen gehört dabei das gesamte Vermögen, das die Gemeinde zur Erfüllung der 
Aufgabe dem Dritten übertragen hat.  
 
Für die Bilanzierung bei der Gemeinde finden dabei die allgemeinen Bilanzierungsgrundsätze Anwendung, so-
dass die Gemeinde bei solchen Treuhandverhältnissen i.d.R. der wirtschaftliche Eigentümer der an den Treuhän-
der übergebenen Vermögensgegenstände bleibt und deshalb bei der Gemeinde als Treugeber auch zu bilanzie-
ren sind. Diese Grundsätze gelten auch für den Fall, dass durch den Treuhänder ein Treugut von einem Dritten 
zu treuen Händen der Gemeinde als Treugeber erworben wird oder die Gemeinde selbst ein weiteres Treugut 
erwirbt. Im Auftrag des Treugebers übernommene Verpflichtungen sind dagegen beim Treuhänder anzusetzen. 
Auch die vom Treuhänder im eigenen Namen eingegangenen Verpflichtungen sind bei diesem anzusetzen, denn 
er wird i.d.R. dafür in Anspruch von der Gemeinde genommen. Der Treuhänder kann gleichzeitig entsprechende 
Forderungen auf Freistellung von seinen Verpflichtungen gegen die Gemeinde bilanzieren, weil er in einem be-
sonderen Verhältnis für die Gemeinde tätig ist.  
 
In der Bilanz der Gemeinde als Treugeber müssen in solchen Fällen entsprechend der gegen die Gemeinde 
bestehenden Forderungen des Treuhänders gleich hohe Verpflichtungen gegenüber dem Treuhänder angesetzt 
werden. Für gemeindliche Treuhandverhältnisse, in denen die Gemeinde die Stellung als Treugeber innehat, 
bietet sich deshalb an, dem Treuhänder aufzugeben, einen eigenen Rechnungskreis für die von der Gemeinde 
übernommene Aufgabe zu führen. Bei der Aufstellung der gemeindlichen Bilanz müssen die Treuhandverhältnis-
se der Gemeinde als Treugeber wegen der vielfältigen Ausgestaltungsmöglichkeiten von Treuhandverhältnissen 
hinsichtlich der vereinbarten Modalitäten näher betrachtet und bewertet werden, um eine zutreffende Erfassung 
der Sachlage zu erreichen und den notwendigen Nachweis im gemeindlichen Jahresabschluss führen zu können. 
Ein Bedarf für eine gesonderte Bilanzierungsregelung für Treuhandverhältnisse der Gemeinde wurde bisher dafür 
nicht für erforderlich angesehen.  
 
Eine Regelung besteht nur für Kreditinstitute, wenn diese als Treuhänder gegenüber Dritten tätig sind. Diese 
Institute haben das von ihnen zu verwaltende Treuhandvermögen in ihrer Bilanz anzusetzen. Dem Vermö-
gensansatz auf der Aktivseite der Bilanz muss jedoch in gleicher Höhe eine Treuhandverbindlichkeit auf der Pas-
sivseite ihrer Bilanz gegenüberstehen. Durch diese Bilanzierungsvorgabe soll die Herausgabeverpflichtung des 
Treuhänders für das übernommene Treugut gegenüber dem Treugeber offen gelegt werden (vgl. § 6 Rech-
KredV). 
 
 
1.1.3.7 Gemeindliche Tauschgeschäfte 
 
Die Gemeinde kann Vermögensgegenstände für ihre Aufgabenerfüllung auch durch Tauschgeschäfte erwerben 
oder veräußern. Sie muss vor der Abwicklung solcher Geschäfte prüfen, ob der ihr zu übernehmende Vermö-
gensgegenstand zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben erforderlich ist oder wird. Eine Prüfung ist auch vor-
zunehmen, wenn sie einen Vermögensgegenstand abgeben will. Den nicht mehr benötigten Vermögensgegen-
stand darf sie dann i.d.R. nur zu seinem vollen Wert abgeben (vgl. § 90 Absatz 3 Satz 2 GO NRW).  
 
Bei Tauschgeschäften kann der Buchwert des im gemeindlichen Eigentum befindlichen und abzugebenden Ver-
mögensgegenstandes einen Einstieg in die Wertermittlung und die Festlegung des erzielbaren Veräußerungser-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 33 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1892 

löses bieten. Der Buchwert dürfte dabei eine Wertuntergrenze für den ohne Zahlungen zu erwerbenden Vermö-
gensgegenstand darstellen. Gleichwohl ist der volle Zeitwert der Tauschgegenstände, also des abzugebenden 
sowie des zu erwerbenden Vermögensgegenstandes, zum Erwerbszeitpunkt zu ermitteln, um die notwendige 
Gleichwertigkeit des abzuschließenden Tauschgeschäftes beurteilen zu können. 
 
 
1.1.3.8 Das Gesamtbild über die tatsächlichen Verhältnisse  
 
Für die Aktivierung eines Vermögensgegenstandes in der gemeindlichen Bilanz nach wirtschaftlichen Gesichts-
punkten muss sich die Gemeinde ein Gesamtbild über die tatsächlichen Verhältnisse bezüglich des betreffenden 
Vermögensgegenstandes verschaffen. Eine solche Gesamtsicht dürfte insbesondere dann geboten sein, wenn 
beim Erwerb eines Vermögensgegenstandes z. B. noch ein Eigentumsvorbehalt besteht, insbesondere bei Siche-
rungsgeschäften, bei der Grundstücksübertragung u.a. gemeindlichen Gegebenheiten. Dabei können zur Klärung 
der Frage, ob die Gemeinde der wirtschaftliche Eigentümer eines Vermögensgegenstandes ist, auch die Rege-
lungen des Bilanzsteuerrechts hilfsweise herangezogen werden.  
 
Insbesondere bei gemeindlichen Leasinggeschäften und ÖPP-Modellen der Gemeinde muss die Prüfung der 
Gemeinde, ob der vertraglich bestimmte Vermögensgegenstand sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde 
befindet, eine genaue Analyse des abgeschlossenen Vertrages beinhalten. Soweit sich bestehende Zweifel, ob 
die Gemeinde als wirtschaftlicher Eigentümer eines Vermögensgegenstandes anzusehen ist, nicht ausräumen 
lassen, sollte der Aktivierung des betreffenden Vermögensgegenstandes beim rechtlichen Eigentümer der Vorzug 
gegeben werden.  
 
 
1.1.4 Der Begriff „Selbstständige Verwertbarkeit“ 
 
Für die Aktivierungsfähigkeit eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes ist die selbstständige Verwertbarkeit 
eine wichtige Voraussetzung. Bei diesem Kriterium wird von der Schuldendeckungsfähigkeit eines Wirtschaftsgu-
tes ausgegangen. Es bedeutet, dass im Rechtsverkehr eine Übertragbarkeit auf einen Dritten als möglicher Er-
werb erfolgen kann. Bei dieser Festlegung ist nicht die tatsächliche Veräußerbarkeit eines Wirtschaftsgutes das 
entscheidende Kriterium, vielmehr kommt es auf das Vorhandensein der Möglichkeit der wirtschaftlichen Ver-
wertbarkeit durch die Gemeinde an. Für das Bestehen einer selbstständigen Verwertbarkeit eines Wirtschaftsgu-
tes spricht z.B. auch, wenn dieses Gut als ein selbstständiges Einzelstück besteht. Die selbstständige Verwert-
barkeit ist zudem nicht auf körperliche Wirtschaftsgüter beschränkt, z. B. auf Vermögensgegenstände, die in der 
gemeindlichen Bilanz im Bereich „Sachanlagen“ anzusetzen sind.  
 
Nach den gleichen Kriterien sind auch nicht körperliche Wirtschaftsgüter zu beurteilen, z. B. immaterielle Vermö-
gensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens. Diese Gegebenheiten haben für die Gemeinde zur 
Folge, dass nicht das Wirtschaftsgut oder ein Recht veräußerbar sein muss, sondern dass der wirtschaftlich er-
zielbare Vorteil bzw. der Nutzen aus dem Wirtschaftsgut verwertet werden kann. Das Merkmal „selbstständige 
Verwertbarkeit“ kann dann als erfüllt betrachtet werden, wenn ein Wirtschaftsgut der Gemeinde, z.B. durch Ver-
äußerung, Nutzungsüberlassung u.a. an einen Dritten in Liquidität umgewandelt werden könnte. Für die Aktivier-
barkeit eines Vermögensgegenstandes in der gemeindlichen Bilanz ist dabei grundsätzlich eine abstrakte Veräu-
ßerbarkeit ausreichend. Eine tatsächliche Veräußerbarkeit des gemeindlichen Vermögensgegenstandes im 
Rechtssinne muss nicht gegeben sein.  
 
Ein selbständiger gemeindlicher Vermögensgegenstand entsteht oftmals erst durch eine Zusammenfügung von 
Teilen zu einer Sachgesamtheit, der dann die Eigenschaft „Selbstständige Verwertbarkeit“ innehat, z. B. ein Auto, 
das nur durch die eingesetzten Komponenten zu einem nutzbaren Gebrauchsgegenstand wird. Die gleiche Sach-
lage gilt auch für das gemeindliche Wirtschaftsgut „Straße“, das erst durch das Zusammenfügen seiner Bauteile 
zu einem gebrauchsfähigen Vermögensgegenstand für die Gemeinde wird, der nur in diesem Zustand zur Nut-
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zung zur Verfügung gestellt werden kann. Unter Beachtung der o.a. Gesichtspunkte sollen deshalb nicht selbst-
ständig verwertbare Gegenstände der Gemeinde dem zugehörigen und für eine Verwertung geeigneten Vermö-
gensgegenstand sachgerecht und im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zugeordnet werden.  
 
 
1.1.5 Besondere Bilanzierungssachverhalte 
 
1.1.5.1 Der Ansatz abgeschriebener Vermögensgegenstände 
 
Ein Ansatz von Vermögensgegenständen der Gemeinde in der gemeindlichen Bilanz ist nur zulässig, wenn diese 
bewertbar sind bzw. ihnen ein Wert zugeordnet werden kann. Diese Vorgabe gilt auch für gemeindliche Vermö-
gensgegenstände, die wirtschaftlich abgenutzt sind, aber von der Gemeinde noch im Rahmen ihrer Aufgabener-
füllung genutzt werden. Solche gemeindlichen Vermögensgegenstände müssen in der jährlichen Inventur erfasst 
werden und sind noch Teil des Inventars der Gemeinde (vgl. § 28 GemHVO NRW). Für den Ansatz von abge-
nutzten, aber noch aktivierungspflichtigen Vermögensgegenständen in der gemeindlichen Bilanz wird deshalb ein 
bilanzierungsfähiger „Restwert“ i.H.v. einem Euro gebildet.  
 
Ein Verzicht auf einen Bilanzansatz solcher gemeindlicher Vermögensgegenstände würde einen Verstoß der 
Gemeinde gegen die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die Bilanzierungsgrundsätze bedeuten. Ein 
bilanzierungsfähiger „Restwert“ von einem Euro wird als “Erinnerungswert“ bezeichnet und stellt einen Merkpos-
ten in der gemeindlichen Bilanz für den betreffenden Vermögensgegenstand dar. Für diesen Bilanzansatz wird 
der Abschreibungsbetrag des letzten Jahres der Nutzungsdauer eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes 
um einen Euro gekürzt, so der betreffende gemeindliche Vermögensgegenstand noch einen ansatzfähigen 
„Restwert“ von einem Euro hat.  
 
Diese Vorgehensweise ist sachgerecht, denn ein Erinnerungswert von „Null“ Euro würde eine vollständige Ab-
schreibung des gemeindlichen Vermögensgegenstandes bedeuten und nicht zu einem bilanziellen Wertansatz 
führen. In einem solchen Fall könnte der gemeindliche Vermögensgegenstand nicht mehr dem Inventar der Ge-
meinde zugerechnet und dürfte auch nicht mehr bilanziert werden. Erst nach Abgang des betreffenden Vermö-
gensgegenstandes ist dann auch der in der gemeindlichen Bilanz angesetzte Erinnerungswert tatsächlich 
auszubuchen. In welchen Fällen ein Erinnerungswert nur für einzelne Vermögensgegenstände oder insgesamt 
bei einem Bilanzposten anzusetzen ist, muss von der Gemeinde anhand der örtlichen Verhältnisse und der zu 
bilanzierenden Vermögensgegenstände entschieden werden. Soweit die Gemeinde z. B. nur noch über abge-
schriebene PKW verfügt, genügt es nach dem Vollständigkeitsgebot, ggf. einen Erinnerungswert von einem Euro 
für alle diese PKW in der Bilanz anzusetzen.  
 
 
1.1.5.2 Kein Ansatz gepfändeter Vermögensgegenstände 
 
Die Gemeinde kann unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften aufgrund der Bestellung eines Pfandrechts 
oder auf andere Art und Weise fremde Vermögensgegenstände belasten oder in Sicherungsverwahrung nehmen, 
um eine gemeindliche Forderung zu sichern. Sie hat daher vielfach fremde Vermögensgegenstände in ihrem 
Besitz, die ihr wegen ihrer Ansprüche gegen Schuldner von diesen als Sicherung übereignet worden sind. Der 
Eigentümer kann i.d.R. davon ausgehen, dass er bei Erfüllung der gemeindlichen Ansprüche sein Pfandgut wie-
der von der Gemeinde zurück erhält.  
 
Bis zur Verwertung des Gutes bleibt der Pfandgeber bei dem bei der Gemeinde vorhandenen Pfandgut der Ei-
gentümer der Vermögensgegenstände. Es besteht kein Auseinanderfallen von rechtlichem und wirtschaftlichem 
Eigentum, sodass das Pfandgut dem Pfandgeber zuzurechnen und nicht in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen 
ist. In solchen Fällen hat die Gemeinde lediglich ihre gesicherten Forderungen gegenüber dem Schuldner in ihrer 
Bilanz anzusetzen.  
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1.2 Zu Satz 2 (Definition des Anlagevermögens):  
 
1.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Durch die Vorschrift wird definiert, dass in der gemeindlichen Bilanz nur die Vermögensgegenstände der Ge-
meinde als Anlagevermögen auszuweisen sind, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Ge-
meinde zu dienen. Für die bilanzielle Zuordnung kommt es daher einerseits auf die wirtschaftliche Zweckbestim-
mung des einzelnen Vermögensgegenstandes durch die Gemeinde an sowie andererseits auf den Willen der 
Gemeinde, ob ein zu bilanzierender Vermögensgegenstand zum Gebrauch oder zum Verbrauch bzw. zur Veräu-
ßerung bestimmt ist. Die von der Gemeinde vorgenommene Zwecksetzung und Zuordnung hat Auswirkungen auf 
die Bewertung der Vermögensgegenstände im gemeindlichen Jahresabschluss sowie auf das durch die Bilanz zu 
vermittelnde Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde. Sie hat die Zwecksetzung und Zuord-
nungsentscheidung immer im Zeitpunkt des Erhalts eines Vermögensgegenstandes zu treffen, denn die Verwen-
dungsabsicht der Gemeinde beeinflusst die Bilanzierung eines Vermögensgegenstandes von Anfang an.  
 
Die Entscheidung ist dabei von der Gemeinde für jeden einzelnen Vermögensgegenstand zu treffen, denn die Art 
eines Vermögensgegenstandes ist für seine Zuordnung zum gemeindlichen Anlagevermögen oder Umlaufvermö-
gen alleine nicht entscheidend. In diesem Zusammenhang stellt der Wert eines Vermögensgegenstandes eben-
falls kein alleiniges Abgrenzungskriterium dar. Sofern sich zu einem späteren Zeitpunkt jedoch die Zweckbestim-
mung ändert, ist von der Gemeinde ggf. eine Umgliederung auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz vorzu-
nehmen. In der Entscheidung über die Bilanzierung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes sollte deshalb 
auch festgelegt werden, unter welchem Bilanzposten der betreffende Vermögensgegenstand anzusetzen ist.  
 
Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen führt die Entscheidung über die Zuordnung zu einer zutreffenden 
Erfassung der unterjährigen Abschreibungen im Zugangsjahr. Soweit die endgültige Festlegung zur Bilanzierung 
jedoch erst im Rahmen des nächsten aufzustellenden Jahresabschlusses erfolgt, sollte zum Zugangszeitpunkt 
mindestens der betreffende Bilanzbereich festgelegt werden, z. B. „Immaterielle Vermögensgegenstände“, 
„Sachanlagevermögen“, „Finanzanlagevermögen“ (vgl. § 41 GemHVO NRW), um eine Erfassung in der Anlagen-
buchhaltung der Gemeinde zu ermöglichen.  
 
 
1.2.2 Der Begriff „Dauernd“ beim Anlagevermögen 
 
In der Bilanz der Gemeinde ist ein Vermögensgegenstand, bei dem die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer ist, 
und der zum Gebrauch auf Dauer bestimmt ist, dem gemeindlichen Anlagevermögen zuzuordnen. Durch die 
Verwendung des Begriffs „Dauernd“ in der haushaltsrechtlichen Vorschrift soll erreicht werden, dass die Nut-
zungsabsicht der Gemeinde in den Vordergrund der Bilanzierung gestellt und nicht ausschließlich die Zeitkompo-
nente zum ausschlaggebenden Kriterium gemacht wird. Der betreffende Vermögensgegenstand muss der Ge-
meinde über mehrere Jahre „dienen“, d.h. der Gemeinde über eine längere Zeit zur Nutzung zur Verfügung ste-
hen. Die Gemeinde muss dabei die Absicht haben, den Vermögensgegenstand im Rahmen der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung zu nutzen und nicht zu verbrauchen.  
 
Die tatsächliche längerfristige Nutzung eines Vermögensgegenstandes durch die Gemeinde verstärkt daher auch 
seine Zweckbestimmung im Sinne der gemeindlichen Bilanzierung. Sie beträgt bei den Vermögensgegenständen 
des Anlagevermögens regelmäßig mehrere Jahre. Aus einer Nutzungszeit eines Vermögensgegenstandes von 
unter einem Jahr wird daher i.d.R. abgeleitet, dass dieser Vermögensgegenstand zum Verbrauch durch die Ge-
meinde bestimmt ist. Solche Kriterien lösen jedoch nicht jeden örtlichen Einzelfall, da eine Beurteilung für die 
gemeindliche Bilanzierung immer unter Berücksichtigung der Zweckbestimmung und der Nutzungsabsicht der 
Gemeinde vorzunehmen ist.  
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1.2.3 Die Änderung der ursprünglichen bilanziellen Zuordnung  
 
Die von der Gemeinde im Zeitpunkt des Zugangs eines Vermögensgegenstandes getroffene bilanzielle Zuord-
nungsentscheidung ist in späteren Jahresabschlüssen bei Bedarf zu überprüfen. Ein Änderungsbedürfnis kann 
sich z.B. dadurch ergeben, dass sich die ursprüngliche Zweckbestimmung im Rahmen der gemeindlichen Aufga-
benerfüllung nicht wie vorgesehen umsetzbar war oder eine entsprechende Aufgabenerfüllung nicht mehr der 
Gemeinde unmittelbar obliegt.  
 
Solche Verhältnisse können sich z. B. dadurch zeigen, dass die Gemeinde sich kurzfristig von einem solchen 
genutzten Vermögensgegenstand trennen will und dies auch aktiv betreibt. Soweit feststellbar ist, dass der betref-
fende Vermögensgegenstand von der Gemeinde nicht weiter genutzt werden soll, kommt gleichwohl nicht unmit-
telbar eine Umgliederung des betreffenden Vermögensgegenstandes vom Anlagevermögen der Gemeinde ins 
gemeindliche Umlaufvermögen in Betracht.  
 
Ein Anzeichen, dass ein Vermögensgegenstand im Umlaufvermögen der Gemeinde zu bilanzieren ist, zeigt sich 
durch eine Aufgabe bzw. einem Verlust der ursprünglichen Zweckbestimmung. Davon kann im Einzelfall ausge-
gangen werden, wenn ein gemeindlicher Vermögensgegenstand längere Zeit nicht mehr von der Gemeinde im 
Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung genutzt wird. Eine Änderung der von der Gemeinde getroffenen bilanziellen 
Zuordnung eines Vermögensgegenstandes kann sich auch daraus ergeben, dass der Vermögensgegenstand 
nicht mehr dem Verbrauch, sondern der Nutzung dienen soll, z. B. wenn ein baureifes Grundstück nicht mehr 
veräußert, sondern von der Gemeinde selbst bebaut werden soll.  
 
Derartige Gegebenheiten erfordern dann von der Gemeinde die bilanzielle Umgliederung solcher gemeindlicher 
Vermögensgegenstände vom Bilanzbereich „Umlaufvermögen“ in den Bilanzbereich „Anlagevermögen“ innerhalb 
der gemeindlichen Bilanz. Dabei ist zu beachten, dass bei der Umgliederung von abnutzbaren Vermögensgegen-
ständen der Zeitpunkt der Zuordnungsänderung festzustellen ist, um die durch die künftige Nutzung entstehen-
den Abschreibungen zutreffend zu ermitteln und in der gemeindlichen Ergebnisrechnung erfassen zu können (vgl. 
§ 38 i.V.m. § 2 GemHVO NRW). 
 
 
1.2.4 Die Gesamtübersicht über das gemeindliche Anlagevermögen 
 
Die Vorschrift soll gewährleistet werden, dass gemeindliche Vermögensgegenstände nur dann dem Anlagever-
mögen der Gemeinde zugerechnet werden, wenn sie der Gemeinde über mehrere Jahre „dienen“, d.h. der Ge-
meinde über eine gewisse Zeit zur Nutzung zur Verfügung stehen. Sie sind entsprechend in der gemeindlichen 
Bilanz anzusetzen. Diese Zuordnung von Vermögensgegenständen zum gemeindlichen Anlagevermögen bringt 
es mit sich, dass die Gemeinde in ihrem Jahresabschluss darüber einen detaillierten Überblick über die Vermö-
gensentwicklung geben muss.  
 
Die Gemeinde hat daher in ihrem Jahresabschluss dem Anhang einen Anlagenspiegel beizufügen, der die Ent-
wicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Haushaltsjahr detailliert darstellen soll (vgl. § 44 Absatz 
3 i.V.m. § 45 GemHVO NRW). Der Anlagenspiegel ist daher entsprechend den Vorgaben für die Posten der ge-
meindlichen Bilanz zu gliedern (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1 GemHVO NRW). Er soll den Überblick über die 
Vermögenslage der Gemeinde sowie über die Altersstruktur ihres Anlagevermögens sowie über die Zuordnung 
von Vermögensgegenständen zum Anlagevermögen erleichtern.  
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2. Zu Absatz 2 (Anschaffungskosten): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Bestimmung des Begriffs „Anschaffungskosten): 
 
2.1.1 Die Rahmenbedingungen 
 
Die Vermögensgegenstände der Gemeinde sind in der gemeindlichen Bilanz unter den betreffenden Bilanzposten 
mit ihrem vollen Wert und einem in Geldeinheiten gemessenen Wert anzusetzen. Der Wertansatz darf nicht höher 
sein als die Anschaffungskosten, denn dabei findet das Anschaffungskostenprinzip als Ausprägung des Realisa-
tionsprinzips Anwendung. In diesem Zusammenhang wird unter einer gemeindlichen Anschaffung verstanden, 
dass ein Vermögensgegenstand aus der Verfügungsgewalt eines Dritten in die Verfügungsgewalt der Gemeinde 
überführt wird, z.B. durch einen Erwerb der Gemeinde, und von ihr in einen betriebsbereiten Zustand versetzt 
wird. Dieser gemeindliche Vermögensgegenstand ist in der gemeindlichen Bilanz mit den Anschaffungskosten 
anzusetzen, die von der Gemeinde tatsächlich dafür aufgewendet worden sind.  
 
Der in dieser Vorschrift enthaltene Begriff „Anschaffungskosten“ ist für die Gemeinde aus dem kaufmännischen 
Rechnungswesen übernommen worden. Er beinhaltet alle von der Gemeinde geleisteten Aufwendungen, die 
notwendig sind, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu verset-
zen, soweit sie dem Vermögensgegenstand zugerechnet werden können. Derartige Aufwendungen müssen da-
her von der Gemeinde unmittelbar auf die Übernahme des Vermögensgegenstandes und sein Versetzen in einen 
betriebsbereiten Zustand zurückzuführen sein. Für die Gemeinden sind die Anschaffungskosten in der Vorschrift 
näher definiert worden, um für den Wertansatz in der gemeindlichen Bilanz eine genaue Abgrenzung und eine 
gleiche Handhabung zu erreichen. Die gemeindlichen Anschaffungskosten setzen sich daher aus den nachfol-
genden Teilen zusammen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Zusammensetzung der gemeindlichen Anschaffungskosten 

 
 
Anschaffungspreis 
 

 
Kaufpreis (i.d.R. Brutto) 

 
+ Anschaffungsnebenkosten 
 

 
z. B. Bezugskosten, Maklergebühren u.a. 

 
+ Nachträgliche Anschaffungskosten 
 

 
z. B. Umbau, Ausbau, wertverbessernde Maß-
nahmen  

 
- Anschaffungskostenminderungen 
 

 
z. B. Rabatte, Skonti u.a. 

 
Anschaffungskosten 
 

 
Ermittelter Betrag 

Abbildung 472 „Die Zusammensetzung der gemeindlichen Anschaffungskosten“ 
 
Unter Beachtung der Vorschrift setzen sich die gemeindlichen Anschaffungskosten regelmäßig aus dem Anschaf-
fungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und den nachträglichen Anschaffungskosten zusammen. Derartige 
Kosten müssen einem speziellen Vermögensgegenstand zugeordnet werden, um die gemeindlichen Anschaf-
fungskosten ordnungsgemäß zu ermitteln. Beim bilanziellen Ansatz eines gemeindlichen Vermögensgegenstan-
des mit seinen Anschaffungskosten sind aber auch Nachlässe auf die Anschaffungskosten, z. B. Rabatte, Skonti, 
in Abzug zu bringen, d. h. eingeräumte Anschaffungskostenminderungen sind in die gemeindlichen Anschaf-
fungskosten einzubeziehen. Die Umsatzsteuer ist ebenfalls zu berücksichtigen, weil diese für die Gemeinden 
i.d.R. nicht als Vorsteuer abziehbar ist.  
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In den Fällen, in denen die Gemeinde ihre Anschaffungskosten für einen gemeindlichen Vermögensgegenstand 
in ausländischer Währung zu zahlen hat, muss sie diese für die Bilanzierung unter dem zutreffenden Bilanzpos-
ten, ggf. auch zuvor unter dem Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen“ i.d.R. mit dem Geldkurs in Euro umrech-
nen. Dadurch werden die in der gemeindlichen Bilanz für einen Vermögensgegenstand anzusetzenden Anschaf-
fungskosten durch den tatsächlichen Euro-Betrag bestimmt. 
 
Für die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes erhält die Gemeinde von Dritten vielfach besondere zweck-
bezogene Zuwendungen. Solche Zuwendungen sind nicht auf die gemeindlichen Anschaffungskosten anzurech-
nen und vermindern daher auch nicht deren Höhe. Sie sind auch nicht aktivisch bei dem Wertansatz des damit 
finanzierten gemeindlichen Vermögensgegenstandes in Abzug zu bringen, sodass der Wertansatz in der ge-
meindlichen Bilanz dadurch nicht verändert wird. Die erhaltenen Zuwendungen führen bei der Gemeinde aber 
nicht dazu, dass Aufwendungen, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, als Anschaffungskos-
ten aktiviert werden dürfen. Die Gemeinde hat vielmehr für erhaltene Zuwendungen für ihre Investitionstätigkeit 
entsprechende Sonderposten in ihrer Bilanz zu passivieren (vgl. § 43 Absatz 5 GemHVO NRW).  
 
Die Höhe der Bewertung eines gemeindlichen abnutzbaren Vermögensgegenstandes wirkt sich durch die vorzu-
nehmenden planmäßigen Abschreibungen jährlich auf das Jahresergebnis der Gemeinde in der Ergebnisrech-
nung aus (vgl. § 35 Absatz 1 GemHVO NRW). Diese Abschreibungen werden in ihrer Höhe durch den in der 
gemeindlichen Bilanz angesetzten Wert des abnutzbaren Vermögensgegenstandes und seine Nutzungsdauer 
bestimmt. Die Gemeinde hat daher zum jährlichen Abschlussstichtag für jeden Vermögensgegenstand die fortge-
führten Anschaffungs- und Herstellungskosten festzustellen, dann i.d.R. den Wertansatz in ihrer Bilanz darstellen.  
 
 
2.1.2 Die Anschaffungskosten und Übernahme von Verpflichtungen 
 
Für die Gemeinde können mit dem Erwerb eines Vermögensgegenstandes auch Verpflichtungen zur Übernahme 
von Schulden, Lasten oder sonstigen Verpflichtungen verbunden sein. Derartige Verpflichtungen können dazu 
führen, dass von der Gemeinde für den Vermögensgegenstand ein geringerer Preis zu zahlen ist, als wenn 
gleichzeitig keine Belastungen zu übernehmen wären. Die Gemeinde hat auch in solchen Fällen das Bruttoprinzip 
zu beachten und die Vermögensgegenstände mit ihrem vollen Wert in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Die 
Gemeinde hat daher für den Vermögensgegenstand die Anschaffungskosten zu ermitteln, die ohne die Über-
nahme von Verpflichtungen für sie entstanden wären. Die in diesen Fällen ermittelte Differenz zwischen den vo-
raussichtlichen Anschaffungskosten und dem tatsächlich gezahlten Preis stellt betragsmäßig eine Größe für die 
gemeindlichen Verpflichtungen aus diesem gemeindlichen Anschaffungsvorgang dar.  
 
Dieser Betrag bestimmt regelmäßig den Ansatz der aus diesem Erwerbsvorgang zu passivierenden Verpflichtun-
gen in der gemeindlichen Bilanz. Dem auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz angesetzten erhaltenen Ver-
mögensgegenstandes stehen dann auf der Passivseite die im Rahmen der Anschaffung eines Vermögensgegen-
standes von der Gemeinde übernommenen Verpflichtungen gegenüber. Bei dem Erwerb eines Vermögensge-
genstandes auf Rentenbasis von einem Dritten entsprechen die Anschaffungskosten grundsätzlich dem Barwert 
der von der Gemeinde zu zahlenden Rente, der nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Einbe-
ziehung der vertraglich vereinbarten Bedingungen zu ermitteln ist. Die ermittelten Anschaffungskosten stellen 
dann die Höchstgrenze für die gemeindliche Bilanzierung dar. Sie dürfen bei einer ggf. später vorzunehmenden 
Änderung der Rentenverpflichtung der Gemeinde nicht angepasst werden. Ebenfalls führt auch eine Wertsiche-
rungsklausel nicht zu einer Änderung der gemeindlichen Anschaffungskosten.  
 
 
2.1.3 Die Anschaffungskosten und Investitionsauszahlungen 
 
Bei der Veranschlagung von Auszahlungen für Investitionen im gemeindlichen Finanzplan bzw. deren Nachweis 
in der Finanzrechnung der Gemeinde ist darauf zu achten, dass nur die Auszahlungen unter der Investitionstätig-
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keit der Gemeinde erfasst werden dürfen, die im Sinne dieser Vorschrift tatsächlich für Anschaffungskosten eines 
Vermögensgegenstandes zu leisten sind. Derartige Investitionsauszahlungen können dann ggf. vorerst als geleis-
tete Anzahlungen zu aktivieren sein, sofern nicht der angeschaffte Vermögensgegenstand zu aktivieren ist oder 
die Beträge unter dem Bilanzposten "Anlagen in Bau" anzusetzen sind. Die Gemeinde muss zu jedem Ab-
schlussstichtag diese Aktivierung prüfen und ggf. anpassen. Eine Anpassung kann dabei auch zur Folge haben, 
das geleistete Auszahlungen als Aufwendungen des Haushaltsjahres zu bewerten und der laufenden Verwal-
tungstätigkeit zuzuordnen sowie in der Ergebnisrechnung der Gemeinde zu erfassen sind.  
 
 
2.1.4 Die Anschaffungskosten in Einzelfällen 
 
2.1.4.1 Die Anschaffungskosten bei Sachschenkungen 
 
Die Gemeinde erhält vielfach Vermögensgegenstände ohne dafür eine Gegenleistung in Form eines Entgeltes 
erbringen zu müssen. Solche Vermögensgegenstände müssen unter Beachtung des Bruttoprinzips mit ihrem 
vollen Wert in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden. Für den Ansatz der bei Schenkungen in Form von 
Sachleistungen erhaltenen Vermögensgegenstände müssen deshalb von der Gemeinde die Anschaffungskosten 
ermittelt oder ggf. geschätzt werden, die im Zeitpunkt des Eigentumsübergangs dieser Vermögensgegenstände 
auf die Gemeinde von ihr hätten aufgewendet werden müssen. Der ermittelte Zeitwert des einzelnen erhaltenen 
Vermögensgegenstandes stellt dann dessen aktivierungsfähigen Anschaffungswert dar, der in der gemeindlichen 
Bilanz unter dem betreffenden Bilanzposten anzusetzen ist. Wegen der Anwendung des Bruttoprinzips ist bei 
einem unentgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstandes gleichzeitig ein Sonderposten in gleicher Höhe auf 
der Passivseite der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. 
 
 
2.1.4.2 Die Anschaffungskosten bei Tauschgeschäften 
 
Die Gemeinde kann Vermögensgegenstände für ihre Aufgabenerfüllung auch durch Tauschgeschäfte erwerben. 
Sie muss vor der Abwicklung solcher Geschäfte immer prüfen, ob der von ihr zu übernehmende Vermögensge-
genstand zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben erforderlich ist bzw. benötigt wird. Außerdem muss die Ge-
meinde bei den Tauschgeschäften berücksichtigen, dass sie den nicht mehr benötigten Vermögensgegenstand 
i.d.R. nur zu seinem vollen Wert abgeben darf (vgl. § 90 Absatz 3 Satz 2 GO NRW).  
 
Bei gemeindlichen Tauschgeschäften kann der Buchwert des im gemeindlichen Eigentum befindlichen und abzu-
gebenden Vermögensgegenstandes einen Einstieg in die Festlegung des Wertumfanges eines solchen Geschäf-
tes bieten. Der Buchwert dürfte dabei i.d.R. eine Wertuntergrenze für den ohne Zahlungen zu erwerbenden Ver-
mögensgegenstand und den abzugebenden Vermögensgegenstand darstellen. Zum Erwerbszeitpunkt ist gleich-
wohl von der Gemeinde der volle Wert des abzugebenden sowie des zu erwerbenden Vermögensgegenstandes 
zu ermitteln. Es muss von der Gemeinde sichergestellt werden, dass sie kein Vermögen unter seinem vollen Wert 
abgibt, soweit sich ein solcher Wert realisieren lässt. Bei einem abzuschließenden Tauschgeschäft muss zudem 
gewährleistet werden, dass eine fehlende Gleichwertigkeit nicht zulasten der Gemeinde geht. 
 
 
2.1.4.3 Die Anschaffungskosten bei Leasinggeschäften 
 
Die Bilanzierung von Leasinggeschäften der Gemeinde ist haushaltsrechtlich nicht ausdrücklich geregelt worden. 
Grundsätzlich überlässt bei gemeindlichen Leasinggeschäften der Leasinggeber der Gemeinde als Leasingneh-
mer ein Wirtschaftsgut gegen ein Entgelt zur Nutzung über eine bestimmte Zeit. Wegen der Vielzahl der Gestal-
tungsmöglichkeiten von Leasinggeschäften ist es vom Einzelfall abhängig, ob ein Vermögensgegenstand beim 
Leasinggeber oder beim Leasingnehmer zu bilanzieren ist. In den Fällen, in denen der Leasinggegenstand der 
Gemeinde als Leasingnehmer zuzuordnen ist, kann der Barwert der Leasingraten als Anschaffungswert in der 
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gemeindlichen Bilanz angesetzt werden. Der im Leasingvertrag vereinbarte Zinssatz kann auch im Zusammen-
hang mit der Barwertermittlung von der Gemeinde genutzt werden. Die in den Leasingraten enthaltenen Anteile, 
die nicht den Anschaffungskosten zuzurechnen sind, z.B. Anteile für Wartungsarbeiten am Leasinggegenstand 
als künftig durchzuführende Dienstleistungen, müssen bei der Wertermittlung unberücksichtigt bleiben.  
  
  
2.1.4.4 Die Anschaffungskosten bei Rentenzahlungen 
 
Die Gemeinde kann Vermögensgegenstände für ihre Aufgabenerfüllung auch auf der Basis von Verträgen erwer-
ben, die den Kaufpreis als Rentenzahlungen an den Verkäufer vorsehen. Sie muss vor der Abwicklung solcher 
Geschäfte wie bei jedem Vermögenserwerb immer prüfen, ob der Vermögensgegenstand zur Erfüllung der ge-
meindlichen Aufgaben benötigt wird. Bei solchen gemeindlichen Geschäften wird die Höhe der Anschaffungskos-
ten maßgeblich durch den Barwert der von der Gemeinde eingegangenen Rentenverpflichtungen gegenüber dem 
Dritten bestimmt. Dabei kommt es auch darauf an, welche Form der Rentenverpflichtung die Gemeinde bei einem 
solchen Geschäft eingegangen ist. 
 
Die gemeindliche Rentenverpflichtung kann z. B. für einen fest begrenzten Zeitraum vertraglich vereinbart sein 
(zeitlich bestimmte Rente). In diesem Fall soll der Barwert für den Ansatz des betreffenden Vermögensgegen-
standes durch Abzinsung aller vereinbarten Zahlungen aus der zeitlich begrenzten Rentenverpflichtung ermittelt 
werden. Soweit die Rentenzahlung der Gemeinde an die Lebenszeit einer bestimmten Person geknüpft ist, sind 
in die Ermittlung des Barwerts zutreffende versicherungsmathematische Verfahren unter Einbeziehung der Le-
benserwartung - wie diese bei der Bildung von Pensionsrückstellungen - Anwendung finden, einzubeziehen.  
 
In solchen Fällen fließen mögliche Erhöhungen der Rentenzahlungen in die Anschaffungskosten nur dann ein, 
wenn diese vertraglich vereinbart worden sind. Dagegen fließen Erhöhungen nicht mehr in die Anschaffungskos-
ten ein, wenn das dazu führende Ereignis (auch z.B. durch eine Wertsicherungsklausel) erst zukünftig auftritt. In 
solchen Fällen stellt dann die Rentenerhöhung ein gesondertes Finanzierungsgeschäft dar, weil sich die Erhö-
hung nicht originär auf den Wert des betreffenden Vermögensgegenstandes bezieht, sondern unmittelbar auf 
eine Erhöhung der Rentenverpflichtung der Gemeinde ausgerichtet ist. 
 
 
2.1.4.5 Die Anschaffungskosten bei einem Gesamtkaufpreis 
 
Die Gemeinde erwirbt für ihre Aufgabenerfüllung vielfach gleichzeitig mehrere Vermögensgegenstände in einem 
Erwerbsvorgang und zahlt dafür einen Gesamtkaufpreis unabhängig von möglichen unterschiedlichen Einzelprei-
sen der in das Geschäft einbezogenen Vermögensgegenstände. Sie hat auch bei solchen Geschäften den Ein-
zelbewertungsgrundsatz für die gemeindliche Bilanzierung der in das Geschäft einbezogenen Vermögensgegen-
stände zu beachten. Bei mehreren erworbenen Vermögensgegenständen muss daher von der Gemeinde immer 
eine Aufteilung des Gesamtkaufpreises als Gesamtbetrag der Anschaffungskosten auf die beschafften Vermö-
gensgegenstände vorgenommen werden. 
 
Für den Ansatz in der gemeindlichen Bilanz hat die Gemeinde den Wert eines jeden beschafften Vermögensge-
genstandes bezogen auf den Zeitpunkt der Beschaffung zu ermitteln. Die Gemeinde hat deshalb festzustellen, ob 
und welche gleichartigen und welche unterschiedlichen Vermögensgegenstände von ihr erworben wurden, z.B. 
bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände, die bei der Gemeinde 
unterschiedlichen Nutzungsdauern unterliegen, denn sie hat die geleisteten Anschaffungskosten auf die einzel-
nen Vermögensgegenstände aufzuteilen. Die Gemeinde kann dazu die vertragliche Vereinbarung nutzen, wenn 
diese ggf. zur Festlegung des Gesamtkaufpreises für einzelne Vermögensgegenstände die Preise ausweist oder 
andere Hinweise zu deren Wert enthält, die der Ermittlung der einzelnen Anschaffungskosten dienen können.  
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2.1.4.6 Die Anschaffungskosten bei Versteigerungsverfahren 
 
Die Gemeinde kann ihre Vermögensgegenstände für die gemeindliche Aufgabenerfüllung, z.B. Grundstücke, 
auch im Rahmen von Versteigerungsverfahren, z.B. Zwangsversteigerungsverfahren, erwerben. In solchen Fällen 
stellt die von der Gemeinde für den ersteigerten Vermögensgegenstand zu leistende Zahlung regelmäßig die 
Anschaffungskosten des erworbenen Vermögensgegenstandes dar. Für die Gemeinde können neben dem An-
schaffungspreis ggf. auch noch Anschaffungsnebenkosten entstehen, die dann zu den gemeindlichen Anschaf-
fungskosten gehören. In besonderen Fällen kann mit dem ersteigerten Vermögensgegenstand eine dinglich besi-
cherte Forderung verknüpft sein. Ob diese Forderung in die Anschaffungskosten einzubeziehen ist, hängt von 
den tatsächlichen Gegebenheiten im Einzelfall ab und muss dann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Einzelbewertung und der GoB entschieden werden.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Umfang der Anschaffungskosten): 
 
2.2.1 Der Anschaffungszeitraum  
 
Bei der Ermittlung der Anschaffungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes hat die Gemeinde 
nicht nur unterschiedliche Kostenarten zu berücksichtigen, sondern auch die zeitliche Dimension des Anschaf-
fungsvorgangs in Form eines Anschaffungszeitraums. Zu den gemeindlichen Anschaffungskosten können alle 
Aufwendungen der Gemeinde gehören, die darauf begründet sind, einen Vermögensgegenstand zu erwerben 
und diesen in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Die bei der Gemeinde entstehenden Aufwendungen 
müssen dabei auch von ihrem Zweck her auf die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes ausgerichtet sein. 
 
Der Anschaffungszeitraum für einen gemeindlichen Vermögensgegenstand beginnt i.d.R. mit Tätigkeiten der 
Gemeinde, die auf die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes für die gemeindliche Aufgabenerfüllung ab-
gestellt sind. In diesem Zeitraum müssen dann der Erwerb des Vermögensgegenstandes bzw. dessen Übergabe 
vorgesehen sein, sodass der Anschaffungspreis von der Gemeinde zu leisten ist. Die Gemeinde erwirbt den Be-
sitz eines Vermögensgegenstandes regelmäßig dadurch, dass sie die tatsächliche Gewalt über diesen Sache 
erlangt hat (vgl. § 854 BGB). Die Übergabe des Vermögensgegenstandes an die Gemeinde bewirkt, dass auf die 
Gemeinde die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung übergehen (vgl. § 446 
BGB). Im Anschaffungszeitraum müssen auch die Anschaffungsnebenkosten anfallen, während die nachträgli-
chen Anschaffungskosten erst zu einem späteren Zeitpunkt entstehen. 
 
Der Anschaffungsvorgang bei der Gemeinde kann zu dem Zeitpunkt als abgeschlossen angesehen werden, zu 
dem der neue Vermögensgegenstand der Gemeinde übergeben bzw. geliefert wurde, und die Gemeinde nach 
der Vertragsgestaltung wirtschaftlich darüber verfügen kann. Der Erwerbszeitpunkt ist dabei regelmäßig der Zeit-
punkt, an dem der Besitz an dem Vermögensgegenstand auf die Gemeinde übergegangen ist und die Gemeinde 
die Gefahr, den Nutzen und die Lasten dafür trägt. Dieses gilt auch dann, wenn der Vertrag ggf. eine zeitlich 
bestimmte Übergabe eines Vermögensgegenstandes an die Gemeinde vorsieht. Der Anschaffungszeitraum kann 
dann als beendet angesehen werden, wenn der gemeindliche Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten 
Zustand versetzt worden ist, denn die dafür anfallenden Kosten gehören zu den Anschaffungskosten. 
 
Nach einem abgeschlossenen Anschaffungsvorgang darf die Gemeinde den erworbenen Vermögensgegenstand 
im wertmäßigen Umfang der angefallenen Anschaffungskosten in Ihrer Bilanz aktivieren. Bei der Aktivierung von 
erworbenen Rechten ist darauf abzustellen, ab welchem Zeitpunkt die Gemeinde das Recht innehat. Der ge-
meindliche Anschaffungsvorgang ist jedoch noch nicht als abgeschlossen anzusehen, wenn lediglich der be-
triebsbereite Zustand des Vermögensgegenstandes erreicht, seine Inbetriebnahme bzw. die Ingebrauchnahme 
noch erfolgen muss. Auch die Bezahlung des Anschaffungspreises reicht für sich allein noch nicht aus, einen 
Anschaffungsvorgang als abgeschlossen zu bewerten. 
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2.2.2 Die Erhöhung des Anschaffungspreises 
 
Im Rahmen der Anschaffung eines Vermögensgegenstandes durch die Gemeinde können ggf. Preisänderungen 
auftreten, die von der Gemeinde zu tragen sind, z. B. Nachzahlungen aufgrund einer weiteren Vereinbarung oder 
wenn der Kaufpreis vom Eintreten künftiger Ereignisse abhängig gemacht worden ist. Solche Preisänderungen 
wirken sich auf den Anschaffungspreis eines Vermögensgegenstandes aus. Diese Preisänderung führen in dem 
Haushaltsjahr, in dem sie entstehen, zu weiteren Anschaffungskosten des betreffenden Vermögensgegenstandes 
und sind dann unter dem zutreffenden Bilanzposten in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass bei einem Erwerb eines Vermögensgegenstandes durch die 
Gemeinde auf Rentenbasis, z. B. ein Grundstück, eine im Vertrag verankerte Wertsicherungsklausel sich nicht 
auf die Höhe der gemeindlichen Anschaffungskosten auswirkt. Eine solche Klausel wird sich nur auf die von der 
Gemeinde zu leistenden Rentenzahlungen aus, denn wegen einer solchen Klausel erhöhen sich lediglich die 
Rentenverpflichtungen der Gemeinde. 
 
 
2.2.3 Die Anschaffungsnebenkosten 
 
Bei der Anschaffung eines Vermögensgegenstandes durch die Gemeinde können zusätzlich Nebenkosten anfal-
len. Diese Kosten stellen Anschaffungsnebenkosten dar, denn sie dienen dazu, den Vermögensgegenstand ent-
sprechend seinem Zweck zu nutzen. Zu den Anschaffungsnebenkosten zählen daher alle Aufwendungen der 
Gemeinde, die im Zusammenhang mit der Anschaffung eines Vermögensgegenstandes nötig sind, um diesen 
von einem Dritten zu übernehmen bzw. zu erhalten und um ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen 
bzw. In Betrieb zu nehmen.  
 
Für die Gemeinde gehören deshalb z.  B. Aufwendungen der Gemeinde für die Vergabe des Auftrages gem. § 25 
GemHVO NRW, Aufwendungen für den Transport, die Montage, die Sicherheitsüberprüfung und die Abnahme 
des Vermögensgegenstandes sowie die Kosten einer Wertfeststellung, ggf. auch die Grunderwerbssteuer sowie 
Zölle, zu den gemeindlichen Anschaffungsnebenkosten. Als weitere Nebenkosten können auch im Zusammen-
hang mit der Anschaffung von Vermögensgegenständen notwendig werdende Betriebserlaubnisse oder Bauge-
nehmigungen, die allein für sich genommen ggf. als immaterielle Vermögensgegenstände zu bilanzieren wären, 
entstehen. Derartige Aufwendungen können aber nur dann als Anschaffungsnebenkosten behandelt werden, 
wenn die gemeindlichen Aufwendungen im Zeitraum des Anschaffungsvorgangs entstehen und die Aufwendun-
gen als Einzelkosten dem angeschafften Vermögensgegenstand zugeordnet werden können.  
 
 
2.2.4 Die nachträglichen Anschaffungskosten 
 
2.2.4.1 Allgemeine Abgrenzungen 
 
Die Aufwendungen der Gemeinde, die nach Abschluss eines Anschaffungsvorgangs (Übernahme des Vermö-
gensgegenstandes in die eigene Verfügbarkeit) anfallen und in einem ursächlichen Zusammenhang mit der An-
schaffung eines Vermögensgegenstandes stehen, können ggf. nachträgliche Anschaffungskosten darstellen. 
Eine besondere Voraussetzung dabei ist, dass solche Aufwendungen, wenn diese zum Zeitpunkt der Anschaf-
fung des Vermögensgegenstandes angefallen wären, den Anschaffungskosten zuzurechnen gewesen wären. 
Derartige Aufwendungen sind i.d.R. gemeindliche Aufwendungen, die den Gebrauch bzw. die Benutzbarkeit 
eines von der Gemeinde angeschafften Vermögensgegenstandes erhöhen und seinen Wert dauerhaft steigern.  
 
Bei der Gemeinde können nachträgliche Anschaffungskosten daher entstehen, wenn z. B. beim Erwerb eines 
Grundstückes zu einem späteren Zeitpunkt noch die Erschließung vorzunehmen ist oder Beiträge dafür zu leisten 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 33 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1902 

sind. Ein unmittelbarer zeitlicher Zusammenhang (zeitnah) mit dem gemeindlichen Anschaffungsvorgang ist dabei 
nicht zwingend erforderlich, da dadurch der Gebrauch und die Benutzbarkeit des gemeindlichen Grundstückes 
erhöht werden. Ebenso sind mögliche Kaufpreisveränderungen, z. B. aufgrund eines gerichtlichen Verfahrens, als 
nachträgliche Anschaffungskosten zu bewerten und entsprechend zu bilanzieren.  
 
 
2.2.4.2 Die anschaffungsnahen Herstellungskosten 
 
Im besonderen Einzelfällen im Rahmen der Anschaffung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes kann es 
notwendig werden, durch weitere Maßnahmen den erworbenen Vermögensgegenstand so umzugestalten, dass 
er der Form und dem Zweck entspricht und Nutzungsmöglichkeiten eröffnet, die zur gemeindlichen Aufgabener-
füllung notwendig sind. Diese kostenverursachenden Maßnahmen im Rahmen der Anschaffung eines gemeindli-
chen Vermögensgegenstandes können zu anschaffungsnahen Herstellungskosten führen, wenn dadurch der 
betreffende Vermögensgegenstand in seiner Substanz vermehrt und die Nutzungsmöglichkeiten der Gemeinde 
im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung erweitert werden. Ein Anlass dafür kann insbesondere sein, dass wegen des 
Zustandes des angeschafften Vermögensgegenstandes der Anschaffungspreis gemindert war. 
 
Von der Gemeinde muss in solchen Fällen geprüft werden, ob ihre Maßnahmen dazu führen, dass der Vermö-
gensgegenstand in seiner Substanz erweitert, über seinen ursprünglichen Zustand hinaus wesentlich verbessert 
oder eine erweiterte Nutzungsmöglichkeit geschaffen wurde. Unter dem Begriff „ursprünglicher Zustand“ ist dabei 
der Zustand des Gebäudes im Zeitpunkt der Fertigstellung oder der Anschaffung bzw. der letzten Erweiterung 
oder wesentlichen Verbesserung zu verstehen. Zu diesem Zeitpunkt muss der gemeindliche Vermögensgegen-
stand erstmalig bilanziert worden sein oder der bilanzielle Wertansatz ist wegen der Erweiterung oder wesentli-
chen Verbesserung entsprechend erhöht worden.  
 
Sofern eine dieser Voraussetzungen erfüllt wird, liegen anschaffungsnahe Aufwendungen der Gemeinde vor, die 
als nachträgliche Herstellungskosten zu qualifizieren sind und den bilanzierungsfähigen Vermögenswert erhöhen. 
Die Voraussetzung der „Anschaffungsnähe“ dürfte regelmäßig dann als gegeben anzusehen sein, wenn die In-
standsetzungsmaßnahmen eines im Haushaltsjahr angeschafften Vermögensgegenstandes innerhalb von drei 
Jahren nach dem Zeitpunkt der Anschaffung, also innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der 
Gemeinde erfolgen.  
 
 
2.2.4.3 Keine nachträglichen Anschaffungskosten 
 
Nach Ablauf der wirtschaftlichen Nutzungsdauer eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes können vorge-
nommene Veränderungen nicht mehr zu nachträglichen Anschaffungskosten bei diesem Vermögensgegenstand 
führen. Eine solche Vorgabe gilt auch dann, wenn von der Gemeinde noch ein Zubehörteil angeschafft wird, weil 
der betreffende Vermögensgegenstand weiterhin genutzt werden soll.  
 
Der gemeindliche Vermögensgegenstand ist zu diesem Zeitpunkt wirtschaftlich betrachtet nicht mehr existent, 
sodass die Anschaffung eines Zubehörteiles durch die Gemeinde den betreffenden Vermögensgegenstand nicht 
„wieder aufleben“ lässt bzw. eine neue wirtschaftliche Nutzungsdauer verursacht. Die Anschaffung des Zubehör-
teiles stellt in solchen Fällen vielmehr Aufwand für die Gemeinde dar, die in der gemeindlichen Ergebnisrechnung 
zu erfassen ist, soweit es sich bei dem Zubehör nicht um einen selbstständig nutzbaren, also aktivierbaren Ver-
mögensgegenstand handelt. 
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2.3 Zu Satz 3 (Minderungen des Anschaffungspreises): 
 
2.3.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen durch die Gemeinde werden der Gemeinde oftmals Nachlässe auf 
den Anschaffungspreis gewährt. Derartige Gegebenheiten haben zur Folge, dass für die Gemeinde der Anschaf-
fungspreis gemindert wird. Als Minderungen der Anschaffungskosten der Gemeinde gelten daher alle Arten von 
Preisnachlässen, z. B. Rabatt, Skonto, Boni u.a. Aus diesem Grund ist bei jedem Beschaffungsvorgang der Ge-
meinde zu prüfen, ob die bilanzierungsfähigen Anschaffungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstan-
des ausgehend vom Bruttopreis zu ermitteln sind. In einer Vielzahl von Fällen dürfte der durch Preisnachlässe 
geminderte Anschaffungspreis („Nettopreis“) die Ausgangsbasis für die Ermittlung der bilanzierungsfähigen An-
schaffungskosten der Gemeinde darstellen.  
  
 
2.3.2 Die Gewährung von Rabatten 
 
Die Gewährung eines Rabatts an die Gemeinde stellt regelmäßig einen sofortigen Preisnachlass auf den An-
schaffungspreis durch den Verkäufer dar. Ein Rabatt dient der Preisgestaltung eines Wirtschaftsgutes und wird 
zudem auf der Rechnung an die Gemeinde offen ausgewiesen. Er wird in Form eines Barzahlungsrabattes, Men-
genrabattes oder Treuerabatts sofort vom Rechnungspreis abgezogen und mindert den Erwerbspreis oder Ver-
kaufspreis (Anschaffungspreis). Auch Naturalrabatte, in Form des Erhalts einer größeren Menge zum Preis der 
bestellten Menge, führen bei der Gemeinde zur Minderung eines Anschaffungspreises. Die Gewährung eines 
Rabatts stellt jedoch keinen allgemeinen Preisnachlass dar, sodass der Gemeinde gewährte Rabatte auch nicht 
gesondert von der Gemeinde buchungsmäßig erfasst werden müssen. 
 
 
2.3.3 Die Gewährung von Boni 
 
Die Gewährung von Boni stellt einen nachträglichen Preisnachlass auf den Anschaffungspreis dar, z.B. mengen- 
oder umsatzabhängig, der i.d.R. in Erfüllung zuvor festgelegter Voraussetzungen, z.B. vereinbarte 
Abnahmemengen, gewährt wird. Die der Gemeinde gewährten Boni, die bei der Anschaffung eines Vermögens-
gegenstandes der Gemeinde gewährt werden, mindern daher grundsätzlich die gemeindlichen Anschaffungskos-
ten. Sie sind auf die Anschaffungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes anzurechnen, wenn die 
Boni eindeutig dem von der Gemeinde angeschafften Vermögensgegenstand zugeordnet werden können.  
 
 
2.3.4 Die Gewährung von Skonti 
 
Die Skonti, die der Gemeinde gewährt werden, stellen einen Nachlass für die pünktliche oder vorzeitige Zahlung 
des Anschaffungspreises durch die Gemeinde innerhalb einer zuvor festgelegten Frist dar. Der Gemeinde hat 
dabei zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt sie ihrer Zahlungspflicht nachkommt, denn ein Skonto beinhaltet die 
Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem sofort oder kurzfristig zu zahlenden Preis. Die Skonti sind vielfach in 
den Kaufpreis eines Vermögensgegenstandes einbezogen, denn diese werden nur wirksam, wenn der Schuldner 
das gesetzte Zahlungsziel einhält.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass ein Skontoabzug durch die Gemeinde nur zulässig ist, wenn die 
Möglichkeit zu einem Skontoabzug zuvor mit dem Vertragspartner vereinbart wurde. In solchen Fällen sollte ge-
nau bestimmt sein, bei welchen gemeindlichen Zahlungen ein Skontoabzug in welcher Höhe und innerhalb wel-
cher Frist möglich ist. Die Gemeinde muss bei der Inanspruchnahme der Möglichkeit zum Abzug von Skonto 
sicherstellen, dass die gemeindliche Zahlung rechtzeitig geleistet wird und der Gläubiger darüber innerhalb der 
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Skontierungsfrist verfügen kann. Der Abzugsbetrag kann auf die Anschaffungskosten der Gemeinde angerechnet 
werden, wenn dieser eindeutig der Anschaffung eines Vermögensgegenstandes zugeordnet werden kann.  
 
 
2.3.5 Keine Minderung durch Zuwendungen 
 
Für die Gemeinde besteht bei der Anschaffung von gemeindlichen Vermögensgegenständen oftmals die Mög-
lichkeit, dafür Zuwendungen als Finanzierungsunterstützung durch Dritte zu erhalten. Die Gewährung einer (in-
vestiven) Zuwendung an die Gemeinde stellt jedoch keinen gemeindlichen Geschäftsvorfall dar, um eine entspre-
chende betragsmäßige Minderung des Anschaffungspreises des damit finanzierten Vermögensgegenstandes 
vorzunehmen. Die Gemeinde hat in solchen Fällen das Bruttoprinzip zu beachten, so ein Verbot der Anrechnung 
der gewährten Zuwendung auf den Anschaffungspreis eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes besteht.  
 
Die Gemeinde hat die erhaltenen Finanzmittel für gemeindliche Investitionen unter Beachtung des haushalts-
rechtlichen Bruttoprinzips auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz im Bereich „Sonderposten“ unter dem 
dafür vorgesehenen Bilanzposten anzusetzen und entsprechend der Nutzung des Vermögensgegenstandes 
ertragswirksam aufzulösen (vgl. § 43 Absatz 5 GemHVO NRW). Erst im Rahmen der Nutzung eines durch eine 
Zuwendung mitfinanzierten gemeindlichen Vermögensgegenstandes ergibt sich die Möglichkeit der Nettobetrach-
tung der haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus der Nutzung des Vermögensgegenstandes, denn den jährli-
chen planmäßigen Abschreibungen stehen die jährlich vorzunehmende anteilige Auflösung des in der gemeindli-
chen Bilanz angesetzten Sonderpostens gegenüber. 
  
 
3. Zu Absatz 3 (Herstellungskosten): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Bestimmung des Begriffs „Herstellungskosten“): 
 
3.1.1 Die allgemeinen Rahmenbedingungen 
 
3.1.1.1 Die Zusammensetzung der Herstellungskosten 
 
Die Gemeinde erwirbt nicht nur Vermögensgegenstände für die gemeindliche Aufgabenerfüllung, sondern sie 
stellt in besonderen Fällen auch die benötigten Vermögensgegenstände selbst her. Mit dem Begriff „Herstel-
lungskosten“ soll im gemeindlichen Bereich der Wert von selbst erstellten Vermögensgegenständen der Gemein-
de wieder gegeben werden. Der Begriff „Herstellungskosten“ ist dabei aus dem kaufmännischen Rechnungswe-
sen übernommen worden und wird in dieser Vorschrift näher bestimmt. Er beinhaltet alle gemeindlichen Aufwen-
dungen, die durch den Verbrauch von Gütern oder Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder Ver-
besserung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes entstehen bzw. verursacht werden und dem Vermö-
gensgegenstand zugeordnet werden können.  
 
Die Herstellungskosten geben dabei den Wert von der Gemeinde selbst erstellten Vermögensgegenständen 
wieder und stellen eine Wertobergrenze für den Ansatz dieser Vermögensgegenstände in der gemeindlichen 
Bilanz dar. Der Begriff „Herstellung“ umfasst dabei aus Sicht der Gemeinde sowohl die Fremdherstellung eines 
gemeindlichen Vermögensgegenstandes durch Dritte als auch die Eigenherstellung eines Vermögensgegenstan-
des durch die Gemeinde. Aufgrund des Herstellungsprozesses gilt es dabei für die Gemeinde, den einzelnen 
gemeindlichen Vermögensgegenstand mit den Herstellungskosten zu bewerten, die tatsächlich dafür aufgewandt 
worden sind. Für die nähere Bestimmung der gemeindlichen Herstellungskosten ist ihr Kostencharakter als auch 
ihre Nähe zur Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes entscheidend. Das nachfolgende 
Schema zeigt die Zusammensetzung der gemeindlichen Herstellungskosten auf (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 473 „Die Zusammensetzung der gemeindlichen Herstellungskosten“ 
 
In diesem Zusammenhang ist jedoch bei der Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes nicht von 
den „Kosten der Herstellung“ für im betriebswirtschaftlichen Sinne auszugehen. Die „Herstellkosten“ enthalten 
regelmäßig auch kalkulatorische Kosten, die jedoch beim gemeindlichen Herstellungsprozess nicht in die Herstel-
lungskosten einbezogen werden dürfen. Von der Gemeinde sind nur die tatsächlich entstandenen gemeindlichen 
Aufwendungen für die Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes bei der Bilanzierung zu berück-
sichtigen. Diese gemeindlichen Aufwendungen werden dann im Sprachgebrauch allgemein und insgesamt als 
„Herstellungskosten“ bezeichnet. Die erhaltenen Zuwendungen führen bei der Gemeinde aber nicht dazu, dass 
Aufwendungen, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, als Herstellungskosten in der gemeind-
lichen aktiviert werden dürfen. 
 
Bei der Veranschlagung von gemeindlichen Investitionsmaßnahmen im Finanzplan der Gemeinde ist darauf zu 
achten, dass die durch die Anschaffung oder Herstellung von gemeindlichen Vermögensgegenständen zu leis-
tenden Zahlungen auch als Herstellungskosten nach dieser Vorschrift zu bewerten und entsprechend in der ge-
meindlichen Bilanz aktivierbar sind. Andernfalls sind die Auszahlungen der Gemeinde als Aufwendungen zu be-
werten und der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zuzurechnen. Dazu gehören auch die planmäßigen 
Abschreibungen nach der Inbetriebnahme eines abnutzbaren gemeindlichen Vermögensgegenstandes. Für diese 
Gegebenheiten ist zudem der Fertigstellungszeitpunkt bzw. die Inbetriebnahme oder Abnahme des betreffenden 
gemeindlichen Vermögensgegenstandes entscheidend. Auch die ggf. erforderliche Abgrenzung von nachträgli-
chen Herstellungskosten ist von diesem Zeitpunkt abhängig. 
 
 
3.1.1.2 Die nicht einziehbaren Kosten 
 
Die gemeindlichen Herstellungskosten ergeben sich aus den in der Vorschrift enthaltenen Kostenzuordnungen, 
bei denen zwischen bestimmten Einzelkosten und bestimmten Gemeinkosten unterschieden wird. Dabei sollen 
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jedoch möglichst Gestaltungsspielräume ausgeschlossen werden, sodass nur die in der Vorschrift benannten 
Gemeinkosten in die Ermittlung der gemeindlichen Herstellungskosten einbezogen werden dürfen. Die Gemeinde 
darf deshalb keine allgemeinen Gemeinkosten, die in der gemeindlichen Verwaltung anfallen, z. B. Kosten für die 
Leitung der Verwaltung, Abschreibungen auf die Geschäftsausstattung, in die Ermittlung der Herstellungskosten 
für gemeindliche Vermögensgegenstände einbeziehen. Bei dieser Vorgabe wurde davon ausgegangen, dass 
derartige Kosten in sachlicher und fachlicher Hinsicht nicht maßgeblich für den Herstellungsprozess eines ge-
meindlichen Vermögensgegenstandes sind und deshalb auch nicht zu den Herstellungskosten gehören.  
 
Von der Gemeinde dürfen auch keine Zinsen für Fremdkapital in die Ermittlung von gemeindlichen Herstellungs-
kosten einbezogen werden. Das für die Aufnahme von Fremdkapital geltende Gesamtdeckungsprinzip beinhaltet, 
dass gemeindliche Kreditaufnahmen für Investitionen nicht objekt- oder projektbezogen erfolgen (vgl. § 20 
GemHVO NRW). Für die Aufnahme von Fremdkapital muss lediglich ein konkreter Bedarf zur Leistung investiver 
Auszahlungen bestehen. Diese allgemeinen Finanzierungsbedingungen bringen mit sich, dass grundsätzlich kein 
Fremdkapital auf die Finanzierung einzelner gemeindlicher Vermögensgegenstände bezogen aufgeteilt wird. Eine 
Zuordnung von anfallenden Zinsen zu den Herstellungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes soll 
deshalb grundsätzlich unterbleiben. Diese Festlegung beinhaltet, dass den gemeindlichen Herstellungskosten 
auch ersatzweise kein „Finanzierungskostensatz“ zugerechnet werden darf. 
 
 
3.1.2 Der Zeitraum der Herstellung  
 
3.1.2.1 Der Beginn der Herstellung 
 
Die Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes beginnt, sobald von der Gemeinde eine Maß-
nahme begonnen bzw. durchgeführt wird, die in einem unmittelbaren Zusammenhang zum herzustellenden Ver-
mögensgegenstand steht. Dabei muss es nicht zwingend bereits ein „bautechnischer“ Vorgang sein. Bereits ein 
Tätigwerden der gemeindlichen Verwaltung aufgrund des Beschlusses des Rates der Gemeinde zur Herstellung 
eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes (Umsetzung des Ratsbeschlusses) kann einen Herstellungsvor-
gang begründen, z. B. ein notwendiger Materialeinkauf.  
 
Bei Gebäuden kann der Zeitpunkt als Herstellungsbeginn angesehen werden, zu dem der für das Bauvorhaben 
notwendige Bauantrag gestellt worden ist. Ab einem solchen Zeitpunkt können gemeindliche Aufwendungen zu 
Herstellungskosten werden, wenn Materialien und Dienstleistungen zum Zweck der Herstellung des gemeindli-
chen Vermögensgegenstandes eingesetzt werden (zweckgerichteter Werteverzehr). Von der Gemeinde können 
daher Vorbereitungsmaßnahmen, die unmittelbar der Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes 
dienen, z.B. eine auf den künftigen Vermögensgegenstand bezogene konkrete Herstellungsplanung, dem Her-
stellungsvorgang zugerechnet werden.  
 
 
3.1.2.2 Die Unterbrechung der Herstellung 
 
In besonderen Fällen kann es bei der Gemeinde ggf. zu einer Unterbrechung des gemeindlichen Herstellungs-
vorgangs kommen. Soweit in der Zeit der Unterbrechung jedoch Aufwendungen bei der Gemeinde anfallen, kön-
nen diese grundsätzlich nicht als Herstellungskosten für den Vermögensgegenstand berücksichtigt werden. Le-
diglich in Einzelfällen, wenn z.B. Sicherungsmaßnahmen oder Bewachungsmaßnahmen wegen des Stillstands 
der Herstellung oder andere der Herstellung des betreffenden Vermögensgegenstandes dienende Maßnahmen 
erforderlich werden, können diese den Herstellungskosten des Vermögensgegenstandes zugerechnet werden.  
 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 33 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1907 

3.1.2.3 Die Beendigung der Herstellung 
 
Der Herstellungsvorgang ist mit der Fertigstellung des vorgesehenen Vermögensgegenstandes abgeschlossen 
bzw. wenn der Vermögensgegenstand dem vorgesehenen Zweck entsprechend eingesetzt werden kann. In den 
Fällen, in denen der hergestellte Vermögensgegenstand jedoch anschließend von der Gemeinde veräußert wird, 
gehört der Vertrieb nicht zum gemeindlichen Herstellungsprozess. Es dürfen deshalb mögliche Vertriebskosten 
der Gemeinde auch nicht den Herstellungskosten des betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstandes 
zugerechnet werden.  
 
Der Fertigstellungszeitpunkt eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes ist außerdem auch für die Abgren-
zung entscheidend, ob bei der Gemeinde nachträgliche Herstellungskosten entstanden sind. Von diesem Zeit-
punkt ist aber auch bei abnutzbaren Vermögensgegenständen der Beginn der planmäßigen Abschreibungen 
abhängig, insbesondere deshalb, weil ab diesem Zeitpunkt die Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes 
durch die Gemeinde möglich ist.  
 
 
3.1.3 Die nachträglichen Herstellungskosten 
 
Bei der Gemeinde können auch nachträgliche Herstellungskosten aus der Herstellung eines gemeindlichen Ver-
mögensgegenstandes entstehen. Eine solche Sachlage ist i.d.R. dann gegeben, wenn ein gemeindlicher Vermö-
gensgegenstand der Gemeinde soweit verändert wird, dass die Maßnahmen zu einer Erweiterung oder wesentli-
chen Verbesserung des betreffenden Vermögensgegenstandes führen. Die nachträglichen Herstellungskosten 
entstehen daher nicht deswegen, weil die Kosten der Veränderung des gemeindlichen Vermögensgegenstandes 
über dem in der gemeindlichen Bilanz ausgewiesenen Wertansatz liegen. 
 
Das Entstehen nachträglicher Herstellungskosten ist daher i.d.R. dann gegeben, wenn ein gemeindlicher Vermö-
gensgegenstand z.B. in seiner Substanz vergrößert, in seinem Wesen geändert oder über seinen ursprünglichen 
Zustand hinaus wesentlich verbessert wird. Unter dem Begriff „ursprünglicher Zustand“ ist dabei der Zustand des 
Gebäudes im Zeitpunkt der Fertigstellung oder der Anschaffung bzw. der letzten Erweiterung oder wesentlichen 
Verbesserung zu verstehen. Zu diesem Zeitpunkt muss der gemeindliche Vermögensgegenstand erstmalig bilan-
ziert worden sein oder der bilanzielle Wertansatz ist wegen der Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung 
entsprechend erhöht worden.  
 
Aus dieser Abgrenzung folgt, dass nachträgliche Herstellungskosten nur dann bei der Gemeinde entstehen kön-
nen, wenn durch erhebliche Veränderungsmaßnahmen der Wert eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes 
wesentlich erhöht wird. Im Rahmen der gemeindlichen Forstwirtschaft können z. B. nachträgliche Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten entstehen, wenn ein Kahlschlag des Baumbestandes zu einer Wertminderung des 
Buchwertes geführt hat und auf der forstwirtschaftlichen Fläche eine Wiederaufforstung erfolgt. Die Wiederauf-
forstungskosten können in einem solchen Fall dann aktiviert werden.  
 
Bei abnutzbaren gemeindlichen Vermögensgegenständen müssen die durchgeführten Veränderungen, Erweite-
rungen oder Verbesserungen zudem einen Anlass dafür darstellen, die Nutzungsdauer des betreffenden Vermö-
gensgegenstandes zu verlängern. In solchen Fällen sind die nachträglichen Herstellungskosten zusammen mit 
dem Restbuchwert auf die Restnutzungsdauer des betreffenden Vermögensgegenstandes zu verteilen. In diesen 
Fällen ist dann der Abschreibungsplan für den betreffenden Vermögensgegenstand entsprechend anzupassen 
und die Veränderungen sind ausreichend zu dokumentieren. Im Rahmen der Prüfung, ob nachträglichen Herstel-
lungskosten bei einem gemeindlichen Vermögensgegenstand vorliegen, ist von der Gemeinde insbesondere eine 
Abgrenzung zwischen Herstellungs- und Instandhaltungsmaßnahmen vorzunehmen. 
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3.1.4 Die Abgrenzung von Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand  
 
3.1.4.01 Allgemeine Sachlage 
 
Die Gemeinde führt vielfach bauliche Maßnahmen durch, bei denen oftmals nicht von Anfang an eindeutig ist, ob 
solche Maßnahmen zu Herstellungskosten führen oder Erhaltungsaufwand darstellen. Die Abgrenzungsfrage 
zwischen Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand stellt sich dabei vorrangig bei den gemeindlichen Sachan-
lagen. Für die Abgrenzung, ob bei der Gemeinde Herstellungskosten oder Erhaltungsaufwand vorliegt, kann das 
Verhältnis zwischen den Kosten der Veränderung des gemeindlichen Vermögensgegenstandes und dem in der 
gemeindlichen Bilanz ausgewiesenen Wertansatz nicht herangezogen werden.  
 
Gleichwohl hat die Gemeinde auch bei der Abgrenzung ihr Ermessen sachgerecht auszuüben, sodass die Frage, 
ob bei Veränderungen gemeindlicher Vermögensgegenstände von Herstellungskosten oder von Erhaltungsauf-
wand auszugehen ist, immer eine einzelfallbezogene örtliche Beurteilung und Abwägung erfordert. Sie ist unter 
Einbeziehung der örtlich geplanten Maßnahmen durchzuführen. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen 
der Gemeinde kann es wegen ihrer Einzigartigkeit im Grundsatz einen "Ersatz" oder eine "Erweiterung" nicht 
geben, denn i.d.R. wird bei den Anschaffungs- oder Herstellungskosten für diese Gegenstände auf den Erhalt 
eines neuen Vermögenswertes abgestellt. 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Forstwirtschaft können z. B. nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
entstehen, wenn auf einer forstwirtschaftlichen Fläche eine Wiederaufforstung erfolgt. Die Wiederaufforstungs-
kosten können in einem solchen Fall für einen nicht abnutzbaren Vermögensgegenstand der Gemeinde aktiviert 
werden. Die bei der Gemeinde entstehenden Aufwendungen für die Bestandspflege ihres Baumbestandes oder 
auch für Maßnahmen der Bestandsverjüngung sind dagegen als haushaltsjahrbezogene Aufwendungen in der 
gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen. 
 
 
3.1.4.1 Die Herstellungskosten bei gemeindlichen Gebäuden 
 
3.1.4.1.1 Allgemeine Abgrenzung 
 
Nach der Herstellung oder Anschaffung eines Gebäudes können weitere Aufwendungen der Gemeinde für das 
Gebäude nur Herstellungskosten oder Erhaltungsaufwendungen sein. Bei der Abgrenzung zwischen den Herstel-
lungskosten und den Erhaltungsaufwendungen ist dabei auf den in dieser Vorschrift verwendeten Begriff „Herstel-
lungskosten“ abzustellen. Danach sind gemeindliche Herstellungskosten grundsätzlich nur dann anzunehmen, 
wenn etwas Neues, bisher nicht Vorhandenes von der Gemeinde geschaffen wird. In den Fällen, in denen die 
Maßnahmen in der Weise in einem sachlichen Zusammenhang stehen, dass sie bautechnisch ineinandergreifen, 
d. h. die eine Baumaßnahme durch die andere bedingt ist oder damit zusammenhängt, sind können i.d.R. ge-
meindliche Herstellungskosten angenommen werden.  
 
Bei einer Erweiterung eines Gebäudes können daher andere bautechnische Leistungen, die in einem engen 
räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit den vorgesehenen Baumaßnahmen durchgeführt werden, den 
anfallenden Herstellungskosten zugerechnet werden. Eine solche Zurechnung von Kosten für die Leistungen, die 
für sich allein betrachtet jedoch Erhaltungsaufwand darstellen würden, ist wegen der wirtschaftlich einheitlich zu 
betrachtenden baulichen Maßnahmen möglich. In den Fällen, in denen an einem gemeindlichen Gebäude im 
engen räumlichen, zeitlichen und sachlichen Zusammenhang bauliche Arbeiten durchgeführt werden, die jeweils 
für sich betrachtet teilweise Herstellungskosten und teilweise Erhaltungsaufwand bilden, sind diese Maßnahmen 
grundsätzlich getrennt zu behandeln.  
 
In diesen Fällen sind die auf die einzelnen Teilmaßnahmen entfallenden Aufwendungen gegebenenfalls im Wege 
der Schätzung aufzuteilen. Die Aufwendungen für die laufende Instandhaltung und die Instandsetzung sind dabei 
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grundsätzlich als Erhaltungsaufwand zu bewerten. Auch die Erneuerung von bereits in den Herstellungskosten 
des Gebäudes enthaltenen Teilen, Einrichtungen oder Anlagen ist als Erhaltungsaufwand zu betrachten. Nach-
folgend werden einige Beispiele aufgezeigt, bei denen gemeindliche Herstellungskosten anzunehmen sind (vgl. 
Abbildung). 
 

 
Die Herstellungskosten bei bestehenden Gebäuden 

 
 

ANLASS 
 

ABGRENZUNG 

Instandsetzung 

 
als Wiederherstellung, sodass ein neues Wirt-
schaftsgut (Sachvermögen) und nicht lediglich 
ein zum bestimmungsgemäßen Gebrauch 
geeigneter Zustand wieder entsteht , z. B. 
Wiederherstellung eines abgenutzten, un-
brauchbar gewordenen Gebäudes (vgl. § 2 
Nummer 9 HOAI). 
 

Erweiterung 

 
als bauliche Ergänzung eines vorhandenen 
Gebäudes durch dessen räumliche Substanz 
oder Vergrößerung der Nutzfläche, z. B. durch 
Aufstockung, Errichtung eines Anbaus oder 
eines Balkons (vgl. § 2 Nummer 5 HOAI).  
 

Modernisierung 

 
als bauliche Maßnahme zur nachhaltigen Erhö-
hung des Gebrauchswertes eines Gebäudes, z. 
B. eines Wohngebäudes durch Hebung des 
Standards von einem sehr einfachen auf einen 
mittleren oder von einem mittleren auf einen 
sehr anspruchsvollen Standard (vgl. § 2 Num-
mer 7 HOAI) 
 

Nachträglicher Einbau 

 
als Hinzufügung bisher nicht vorhandener 
Bestandteile in ein Gebäude, wenn das Ge-
bäude dadurch in seinem Wesen erheblich 
verändert wird, z. B. Einbau einer Alarmanlage, 
einer Sonnenmarkise, eines Kachelofens oder 
eines Kamins. 
 

Abbildung 474 „Die Herstellungskosten bei bestehenden Gebäuden“ 
 
 
3.1.4.1.2 Die Aufwendungen für Instandsetzungen und Modernisierungen 
 
Die Aufwendungen für Instandsetzungen und Modernisierungen bei gemeindlichen Gebäuden, die zu einer über 
den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung führen, können (nachträgliche) Herstel-
lungskosten für die Gemeinde darstellen. Unter dem Begriff „ursprünglicher Zustand“ ist dabei der Zustand des 
Gebäudes im Zeitpunkt der Fertigstellung oder der Anschaffung bzw. der letzten Erweiterung oder wesentlichen 
Verbesserung zu verstehen. Zu diesem Zeitpunkt muss der gemeindliche Vermögensgegenstand erstmalig bilan-
ziert worden sein oder der bilanzielle Wertansatz ist wegen der Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung 
entsprechend erhöht worden.  
 
In jedem Einzelfall muss daher von der Gemeinde geprüft werden, ob die vorgesehenen Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen über eine zeitgemäße substanzerhaltende Erneuerung hinausgehen, den Ge-
brauchswert des Gebäudes als Ganzes deutlich erhöhen und für die Zukunft eine erweiterte Nutzungsmöglichkeit 
schaffen (vgl. Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 18.07.2003 (BStBl S. 386). Eine wesentliche 
Verbesserung kann bei einem Gebäude auch dann vorliegen, wenn mindestens drei der zentralen Ausstattungs-
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merkmale Heizung, Sanitär, Elektroinstallationen, Fenster, Dach, Fassade, Zentrale Belüftung/Klimatisierung, die 
einzeln betrachtet jeweils gemeindlichen Erhaltungsaufwand darstellen, in zeitlichem Zusammenhang (maximal 3 
Jahre) in wesentlichem Umfang und Qualität betroffen sind. Eine deutliche Verbesserung eines Gebäudes ist 
jedoch nicht schon deswegen anzunehmen, wenn mit notwendigen Erhaltungsmaßnahmen eine dem technischen 
Fortschritt entsprechende übliche Modernisierung des Gebäudes erfolgt.  
 
Bei Instandsetzungen und Modernisierungen durch die Gemeinde können Herstellungskosten, wie nachfolgend 
beispielhaft aufgezeigt, gegeben sein (vgl. Abbildung). 
 

 
Instandsetzungen und Modernisierungen als Herstellungskosten 

 
 

Gemeindliche Instandsetzungen und Modernisierungen 
können Herstellungskosten sein, 

 
- durch eine Wiederherstellung bei Vollverschleiß eines Vermögensgegenstandes, wobei schwere Substanz-

schäden an den wesentlichen Teilen, z. B. am Fundament, an den tragenden Wänden, an Geschossdecken 
oder der Dachkonstruktion, bestehen und unter Verwendung noch nutzbarer Teile ein neuer Vermögensge-
genstand entsteht, dies jedoch keine grundlegende Sanierung als Instandhaltung darstellt. 

 
 
- aufgrund einer Änderung in der betrieblichen Funktion des Vermögensgegenstandes (wesentliche Wesens-

änderung), z. B. durch den Umbau einer Lagerhalle in ein Bürogebäude. 
 
 
- durch eine Erweiterung des Vermögensgegenstandes (Substanzvermehrung), z. B. durch Anbauten. 
 
 
- durch eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung, wobei der ur-

sprüngliche Zustand auf den Zeitpunkt der erstmaligen Bilanz abstellt und die wesentliche Verbesserung 
den Vermögensgegenstand als Ganzes betreffen muss. So müssen die Maßnahmen zur Instandhaltung 
und Modernisierung in ihrer Gesamtheit über eine zeitgemäße substanzerhaltende Erneuerung des Vermö-
gensgegenstandes hinausgehen, seinen Gebrauchswert deutlich erhöhen und eine erweitere Nutzungs-
möglichkeit schaffen. Ein Indiz dafür kann sich z.B. aus einem deutlichen Anstieg der erzielbaren Miete, aus 
einer deutlichen Verlängerung der tatsächlichen Gesamtnutzungsdauer oder durch einen anderen Ge-
brauch oder Verwendung des Gebäudes ergeben. 

 
Abbildung 475 „Instandsetzungen und Modernisierungen als Herstellungskosten“ 

 
In solchen Fällen muss auch der Standard des Gebäudes gesteigert werden, z. B. von einem einfachen Standard 
in einen mittleren Standard erhöht werden. Für dessen Klassifizierung sind die Bereiche „Heizungsinstallation, 
Sanitärinstallation, Elektroinstallation und Fenster maßgeblich. In allen Fällen müssen die Maßnahmen der Ge-
meinde zu einer Hebung des Gebäudestandards in Bezug auf seine wesentlichen Ausstattungsmerkmale führen. 
In der Regel kann dann auch von einer Verlängerung der Restnutzungsdauer des gemeindlichen Gebäudes aus-
gegangen werden. 
 
 
3.1.4.1.3 Die Prüfung möglicher Herstellungskosten 
 
Die Prüfung, ob durch die baulichen Maßnahmen der Gemeinde bei einem Gebäude auch gemeindliche Herstel-
lungskosten entstehen, soll auf das gesamte Gebäude ausgerichtet gestellt werden. Auf diesen Prüfungsumfang 
kann dann verzichtet werden, wenn das gemeindliche Gebäude in unterschiedlicher Weise genutzt wird und 
deshalb möglicherweise „mehrere Wirtschaftsgüter“ umfassen kann. In die gemeindliche Beurteilung, ob eine 
mögliche Verbesserung bzw. eine höherwertige Nutzbarkeit des veränderten Gebäudes als gemeindlicher Ver-
mögensgegenstandes entstanden ist, muss auch die mit einer Baumaßnahme verbundene „betriebliche“ Zielset-
zung bzw. der neue Zweck des Vermögensgegenstandes für die gemeindliche Aufgabenerfüllung einfließen.  
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In die Bewertung der Gemeinde, ob durch eine bauliche Maßnahme ggf. gemeindliche Herstellungskosten ent-
standen sind, ist auch die Zeit als Komponente einzubeziehen. So stellen in den Fällen, in denen hohe Instand-
setzungsaufwendungen in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Erwerb eines Gebäudes anfallen, 
diese anschaffungsnahe Aufwendungen dar und sind von der Gemeinde wie nachträgliche Herstellungskosten zu 
behandeln. Bei solchen Gegebenheiten wird i.d.R. davon ausgegangen, dass das von der Gemeinde erworbene 
Gebäude nicht in dem Zustand erhalten werden soll, in dem es sich zum Zeitpunkt des Erwerbs befand. Bei der 
Durchführung einer baulichen Maßnahme zeigt sich daher i.d.R., ob ein gemeindlicher Vermögensgegenstand im 
o.a. Sinne verändert werden soll, z.B. wenn seitens der Gemeinde gleichzeitig mehrere wesentliche und umfang-
reiche Gewerke zur Ausführung kommen sollen.  
 
Eine rein zeitliche Zusammenlegung erforderlicher Instandhaltungsmaßnahmen durch die Gemeinde ist für sich 
allein noch nicht ausreichend, um gemeindliche Herstellungskosten für einen Vermögensgegenstand der Ge-
meinde anzunehmen. Eine wesentliche Verbesserung bei gemeindlichen Gebäuden kann aber vorliegen, wenn in 
einem zeitlichen Zusammenhang (maximal 3 Jahre) bei mindestens drei der zentralen Ausstattungsmerkmale von 
Gebäuden, z. B. Heizung, Sanitär, Elektroinstallationen, Fenster, Dach, Fassade oder zentrale Belüftung/ Klimati-
sierung in einem wesentliche Umfang und Qualität bauliche Maßnahmen durchgeführt werden. In solchen Fällen 
kann es dann auch zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer kommen, auch wenn die getrennte Durchfüh-
rung der Maßnahmen nur Erhaltungsaufwand darstellt. 
  
 
3.1.4.1.4 Die Übersicht zu gemeindlichen Herstellungskosten 
 
Die nachfolgende Übersicht soll aufzeigen, dass bei gemeindlichen Maßnahmen aktivierungsfähige Herstellungs-
kosten entstehen können (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Übersicht zur Herkunft gemeindlicher Herstellungskosten 

 
 

Herstellung 
eines 

Vermögensgegenstandes 
 

  
Erweiterung 

eines 
Vermögensgegenstandes 

  
Wesentliche Verbesserung  

eines  
Vermögensgegenstandes 

► 
 
Neuanschaffung 
 

 
► 

 
Substanzmehrung 

  
Prüfung, ob 
- Maßnahmen über eine zeitge-

mäße substanzerhaltende Er-
neuerung hinausgehen, 

- den Gebrauchswert des Ge-
bäudes  

        als Ganzes deutlich erhöhen 
und  
- für die Zukunft eine erweiterte 

Nutzungsmöglichkeit schaffen, 
-  der Standard des Gebäudes 

gesteigert werden, z.B. von ei-
nen einfachen in einen mittleren 
Standard. Für dessen Klassifi-
zierung sind die Bereiche „Hei-
zungsinstallation, Sanitärinstal-
lation, Elektroinstallation und 
Fenster maßgeblich.  

 

► 

 
Herstellung nach 
Vollverschleiß 
 

 

► 

 
Vergrößerung der  
Nutzfläche 

 

► 

 
Wesensänderung 
 

 

► 

 
Aufstockung eines 
Gebäudes 
 

 

 

 

► 

 
Anbau bei einem 
bestehenden Gebäu-
de 
 

 

Abbildung 476 „Die Übersicht zur Herkunft gemeindlicher Herstellungskosten“ 
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3.1.4.2 Der Erhaltungsaufwand bei gemeindlichen Gebäuden 
  
Ein Erhaltungsaufwand liegt bei gemeindlichen Vermögensgegenständen regelmäßig vor, wenn Instandhaltungs- 
und Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden. Derartige Maßnahmen und die dadurch anfallenden 
Aufwendungen für die Gemeinde entstehen durch die gewöhnliche Nutzung des Vermögensgegenstandes im 
Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung. Zu solchen gemeindlichen Aufwendungen gehören auch Aufwen-
dungen für die Erneuerung von bereits vorhandenen Gebäudeteilen, wenn diese Teile lediglich ersetzt oder we-
gen einer Modernisierung erneuert werden, ohne dass die vorhandene Funktion insgesamt geändert wird. Nach-
folgend werden Beispiele für Erhaltungsaufwand aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Erhaltungsaufwand bei bestehenden Gebäuden 

 
 

- Anbringung einer zusätzlichen Fassadenverkleidung zu Wärme- und Schallschutzzwecken. 
 
 
- Umstellung der Heizungsanlage von Einzelöfen auf eine Zentralheizung. 
 
 
- Ersatz eines Flachdaches durch ein Satteldach, wenn dadurch die nutzbare Fläche nicht 

erweitert wird. 
 
 
- Austausch von Fenstern (z. B. Einfach- gegen Doppelglas). 
 
 
- Versetzen von Wänden. 
 

Abbildung 477 „Der Erhaltungsaufwand bei bestehenden Gebäuden“ 
 
Bei der Feststellung, ob bauliche Maßnahmen bei gemeindlichen Gebäuden zu Erhaltungsaufwand führen, 
kommt es auf den Zustand oder die Brauchbarkeit der ersetzten Bestandteile grundsätzlich nicht an. Zum Erhal-
tungsaufwand sind die gemeindlichen Aufwendungen zu rechnen, die entstehen, um einen Vermögensgegen-
stand der Gemeinde in einem ordnungsgemäßen Zustand oder in seiner Funktionsfähigkeit zu erhalten, ohne ihn 
in seinem Wesen zu verändern oder über den bisherigen Zustand hinaus wesentlich zu verbessern. Bei gemeind-
lichen Vermögensgegenständen kann ein Erhaltungsaufwand auch regelmäßig entstehen und wird dann oftmals 
als (laufender) Unterhaltungsaufwand bezeichnet. Ein solcher Aufwand kann aber auch selten oder einmalig 
anfallen, z. B. als Reparatur, denn er wird durch die gewöhnliche Nutzung des gemeindlichen Vermögensgegen-
standes verursacht.  
 
In diesem Zusammenhang ist auf die einschlägigen Entscheidungen des Bundesfinanzhofs zur Abgrenzung zwi-
schen Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen im Rahmen des Steuerrechts hinzuweisen, weil die 
Aufwendungen steuerrechtlich entsprechend der Richtlinie 21.1 der Einkommensteuer-Richtlinien zu behandeln 
sind. Auch das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 18.07.2003 (BStBl S. 386) bietet wichtige 
Anhaltspunkte für eine Abgrenzung von Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand bei der Instandsetzung und 
Modernisierung von gemeindlichen Gebäuden im Einzelfall. 
 
 
3.1.4.3 Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand bei Straßen 
  
3.1.4.3.1 Die Neubau-, Umbau- und Ausbauvorhaben 
 
Bei Straßenbaumaßnahmen entscheidet die Gemeinde als Straßenbaulastträger und im Rahmen ihres Verkehrs-
konzeptes über die Art der Straße, ihre Nutzung und die Gestaltung der öffentlichen Verkehrsfläche. Auf der 
Grundlage ausführlicher Bauentwürfe mit einer Grund- und Aufrissgestaltung und einer konstruktiven Durchbil-
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dung der Straße werden regelmäßig neue Straßen geschaffen oder bestehende Straßen in einem erheblichen 
Umfang verändert. Als Erweiterung wird dabei eine Straßenbaumaßnahme bezeichnet, durch die zusätzliche 
Flächen für die Straße in Anspruch genommen werden, z. B. wegen einer Verbreiterung der Fahrbahn oder einer 
Erweiterung der Straße um eine Parkspur.  
 
Bei einer Erweiterung einer Straße muss zur Prüfung und Bewertung, ob ggf. Herstellungskosten vorliegen, der 
neue verkehrstechnische Zustand der Straße mit dem alten Zustand der Straße verglichen und der Änderungs-
umfang sowie dessen Bedeutung ermittelt werden. Soweit eine gemeindliche Maßnahme als „Ausbau einer Stra-
ße“ bezeichnet wird, besteht i.d.R. kein Unterschied zu einer Erweiterung, denn vielfach wird bei Straßenbau-
maßnahmen anstelle des gesetzlichen Begriffs „Erweiterung“ der Begriff „Ausbau“ verwendet, obwohl es sich 
dabei um die gleichen Arten von Straßenbaumaßnahmen handelt. Bei Neubau-, Umbau- und Ausbauvorhaben 
von gemeindlichen Straßen ist i.d.R. davon auszugehen, dass dafür grundsätzlich maßnahmebezogene Herstel-
lungskosten anfallen, die beim Ansatz der Straße in der gemeindlichen Bilanz zu berücksichtigen sind. 
 
 
3.1.4.3.2 Die Erneuerungsvorhaben 
 
Bei den Straßen der Gemeinde führen Erneuerungsvorhaben vielfach zur Erneuerung der Deckschicht der ge-
meindlichen Straße. Die Erneuerungsmaßnahmen verändern daher i.d.R. die Linienführung der Straße im Grund- 
und Aufriss nicht oder nur unwesentlich. Es entsteht daher bei solchen Maßnahmen nur dann Herstellungsauf-
wand für die Gemeinde, wenn die Maßnahme wesentlich über das Ausmaß einer Unterhaltungsmaßnahme oder 
einer Instandsetzung hinausgeht und dann mehr als eine Schicht der Straße betroffen ist. Eine Erneuerung der 
gesamten Straße kann allerdings altersbedingt erforderlich werden, wenn z. B. eine Straße in Folge ihrer bestim-
mungsgemäßen Nutzung nach Ablauf der Nutzungszeit und trotz ordnungsgemäßer Unterhaltung und Instand-
setzung auch aus technischer Sicht tatsächlich verschlissen ist.  
 
In solchen Fällen dürfte das tatsächliche Alter der Straße wesentlich über der üblichen Nutzungszeit einer gleich-
artigen Straße liegen. Nach Einschätzung des OVG NRW bedarf es z. B. dafür eines Alters der Straße von mehr 
als 50 Jahren, um allein altersbedingt von einem vollständigen Verschleiß der Straße ausgehen zu können. Bei 
Erneuerungsmaßnahmen an Straßen ist daher von der Gemeinde in jedem Einzelfall zu prüfen, ob Herstellungs-
kosten entstehen oder ob ein Erhaltungsaufwand vorliegt. Für die örtliche Entscheidung können auch abgabe-
rechtliche Kriterien herangezogen werden, denn die Gemeinde soll bei den dem öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen, Wegen und Plätzen von den örtlichen Grundstückseigentümern sachgerecht die erforderlichen Beiträge 
erheben (vgl. § 8 KAG NRW). Zu den straßenbaulichen Erneuerungsmaßnahmen können z. B. folgende Vorha-
ben gehören (vgl. Abbildung). 
 

 
 Erneuerungsmaßnahmen bei gemeindlichen Straßen 

 
 
-     Einbau und Erneuerung von Straßenbelägen aller Art, bituminöse Teppiche und Oberflächenbehandlungen, 

die über die gesamte Profilbreite und einen längeren Streckenabschnitt eingebaut werden. 
 
 
-    Verbreiterungen der Fahrbahnen, Entwässerungsanlagen, Anlagen von Geh- und Radwegen, soweit diese 

Maßnahmen ohne umfangreiche Veränderungen des Straßenkörpers und ohne großen Grunderwerb ausge-
führt werden können. 

 
 
-    Erstausstattung der Straßen mit Leiteinrichtungen, Signalanlagen, Straßenmarkierungen, Verkehrszeichen 

und Verkehrseinrichtungen, soweit es sich nicht um Ausstattungsmaßnahmen handelt, die im Zusammen-
hang mit einer Um-, Aus-, Neubau oder Erneuerungsmaßnahme durchzuführen sind. 

 
 
-     grundlegende Erneuerungen von Fahrbahnmarkierungen auf größerer Länge, Nachpflanzungen und Beseiti-

gung von Frostschäden größeren Umfangs, einschließlich Einbringen von Frostschutzschichten, Erneuerung 
von Brückenanstrichen größeren Umfangs. 
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 Erneuerungsmaßnahmen bei gemeindlichen Straßen 

 
 
 
-     Wiederherstellung befestigter Randstreifen, Heben von Betondeckenfeldern auf größerer Länge, Errichtung 

oder Erneuerung kleinerer Kunstbauten. 
 

Abbildung 480 „Erneuerungsmaßnahmen bei gemeindlichen Straßen“ 
 
Die von der Gemeinde für Erneuerungsvorhaben vorgesehenen Arbeiten müssen deutlich über das Ausmaß von 
Unterhaltungsarbeiten und laufenden Instandsetzungsarbeiten hinausgehen. So führen z.B. die Erneuerung von 
Straßenbelägen aller Art (Deckschicht), Erneuerungen von Fahrbahnmarkierungen, die Beseitigung von Frost-
schäden, die Erneuerung von Brückenanstrichen oder die Wiederherstellung befestigter Randstreifen nicht zu von 
der Gemeinde aktivierbaren Herstellungskosten. Bei Erneuerungen von Teilen des Straßenkörpers wird i.d.R. von 
Erhaltungsaufwand auszugehen sein, z.B. der Einbau neuer Straßenbeläge, denn dabei wird die Fahrbahndecke, 
also die Deckschicht als ein Teil des Straßenkörpers meistens über die gesamte Profilbreite erneuert. Bei einer 
Erneuerung der Fahrbahndecke wird i.d.R. für die Zukunft kein höheres Nutzungspotential geschaffen, sodass 
solche Maßnahmen i.d.R. als gemeindlicher Erhaltungsaufwand zu bewerten sind. 
 
 
3.1.4.3.3 Straßenbeleuchtung 
 
Bei einer Verbesserung der Straßenbeleuchtung an gemeindlichen Straßen ist von der Gemeinde zu beurteilen, 
ob aus einer solchen örtlichen Maßnahme für sie Herstellungskosten oder Erhaltungsaufwand entstanden sind. 
Die Entscheidung darüber kann nicht allein auf die technischen Veränderungen an den Beleuchtungseinrichtun-
gen gestützt werden. Es muss vielmehr auch sachgerecht festgestellt werden, ob durch die Maßnahme eine 
verkehrstechnische Verbesserung entstanden ist, z. B. dass sich der Verkehrsablauf positiv verändert hat (vgl. 
Beschluss des OVG NRW vom 15.02.2012 - 15 A 398/11). Zur Hilfestellung bei der Abgrenzung zwischen Her-
stellungskosten und Erhaltungsaufwand können in die örtliche Entscheidung von der Gemeinde auch Kriterien 
aus der Erhebung von Abgaben einbezogen werden, denn auch solche straßenbauliche Maßnahmen können 
beitragsfähig sein (vgl. § 8 KAG NRW).  
 
 
3.1.4.4 Der Verzicht auf den Begriff „Sanierung“ 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht verwendet nicht die Begriffe „Sanierung“ oder „Sanierungsmaßnahmen“ als 
Abgrenzungskriterien, um gemeindliche Aufwendungen als Herstellungskosten oder Erhaltungsaufwand einzu-
ordnen. Es sollte daher im Zusammenhang mit der Instandsetzung und ggf. Veränderung von gemeindlichen 
Vermögensgegenständen auf den Begriff „Sanierung“ verzichtet werden, um haushaltsmäßige Probleme bei 
Bewertungs- und Bilanzierungsfragen zu vermeiden. Gleichwohl findet sich der Begriff „Sanierung“ auch im ge-
meindlichen Haushaltsrecht. Im Rahmen der Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs kann die Gemeinde auf 
der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes und mit Genehmigung der Bezirksregierung vom gesetz-
lich bestimmten Konsolidierungszeitraum abweichen (vgl. § 76 Absatz 2 Satz 4 GO NRW).  
 
Der Begriff „Sanierung“ wird zudem in unterschiedlichsten Zusammenhängen und für unterschiedlichste Zwecke 
benutzt, z. B. für die Beseitigung von Altlasten (Bodensanierung), zur Wiederherstellung der Gewässergüte (Ge-
wässersanierung) u.a. Im Bauwesen wird z. B. unter einer Sanierung die bauliche und technische Wiederherstel-
lung oder Modernisierung eines Bauwerks oder eines ganzen Stadtviertels verstanden, durch die vor Ort die 
Mängel beseitigt oder der Wohn- und Lebensstandard erhöht werden. Eine bauliche Sanierung kann dabei z.B. 
über die Instandhaltung und Instandsetzung eines Gebäudes hinausgehen und ggf. Modernisierungsmaßnahmen 
sowie Nutzungsanpassungen einschließen.  
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Diese Vielfalt bei der Verwendung der eigenständigen Begriffe „Sanierung“ oder „Sanierungsmaßnahmen“ zeigt, 
dass diese Begriffe nicht für das gemeindliche Haushaltsrecht geeignet sind, um damit die Veranschlagung von 
Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie deren Nachweis in der Ergebnisrechnung und die Veran-
schlagung von Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan sowie deren Nachweis in der Finanzrechnung zu 
bestimmen, insbesondere dann, wenn aufgrund der Begriffe zwischen Zahlungen aus der Investitionstätigkeit der 
Gemeinde und ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit unterschieden werden soll.  
 
 
3.1.5 Die Einbeziehung von Eigenleistungen der Gemeinde 
 
3.1.5.1 Die Zwecke der Einbeziehung 
 
Die Gemeinde kann die zur Aufgabenerfüllung benötigten Vermögensgegenstände ganz oder teilweise auch 
selbst herstellen. In diesen Fällen können die konkreten Leistungen der Gemeinde, z.B. Planungsleistungen 
durch eigenes Personal oder Materialaufwand für selbst erstellte Spielgeräte, als gemeindliche Aufwendungen 
dem jeweils hergestellten Vermögensgegenstand zugerechnet werden, wenn die gemeindlichen Aufwendungen 
als Herstellungskosten zu bewerten sind. Soweit eine solche Sachlage gegeben ist, kann die Gemeinde in ihrer 
Ergebnisrechnung aktivierungsfähige Eigenleistungen als Ertrag ausweisen, die eine Gegenposition zu den be-
treffenden Aufwendungen der Gemeinde darstellen.  
 
Die Ermittlung der aktivierungsfähigen Eigenleistungen erfolgt i.d.R. im Rahmen der gemeindlichen Kosten- und 
Leistungsrechnung (vgl. § 18 GemHVO NRW). Bereits in diesem Rahmen ist über den Umfang der in die Herstel-
lungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes einzubeziehenden eigenen Leistungen der Gemein-
de zu entscheiden. Die Entscheidung hat zur Folge, dass der aus der Herstellung eines gemeindlichen Vermö-
gensgegenstandes entstandene Ressourcenverbrauch über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes 
verteilt werden darf (mehrjährige Verteilung). Es hat sich bisher nicht als tragfähig erwiesen, für die Festlegung 
von aktivierungsfähigen Eigenleistungen eine haushaltsrechtliche Bagatellgrenze zu konzipieren, denn deren 
Bewertung um Umsetzung muss in der Verantwortung der Gemeinde bleiben.  
 
 
3.1.5.2 Die Aufwendungen aus Eigenleistungen 
 
Die gemeindlichen Herstellungskosten ergeben sich regelmäßig aus den bei der Herstellung eines gemeindlichen 
Vermögensgegenstandes entstehenden Einzelkosten. Zu diesen Kosten dürfen von der Gemeinde bestimmte 
entstandene Kosten als Herstellungskosten dem Vermögensgegenstand zugerechnet werden. Bei der Festlegung 
von Herstellungskosten sollen jedoch mögliche Gestaltungsspielräume ausgeschlossen werden. Daher dürfen 
nur die gesetzlich bestimmten Kosten in die Berechnung der Herstellungskosten eines gemeindlichen Vermö-
gensgegenstandes einbezogen werden.  
 
Bei der Abgrenzung von entstandenen fachtechnischen Kosten muss von der Gemeinde im Einzelfall geprüft 
werden, ob diese Kosten dem betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstand zugerechnet werden können. 
Hilfsweise kann dabei ein Auftraggeber/Auftragnehmerverhältnis angenommen werden, sodass Kosten, die der 
Gemeinde als Auftraggeber entstehen, z. B. die Bezahlung von Rechnungen über Herstellungsleistungen, nicht 
als Herstellungskosten aktiviert werden dürfen. Bei einer gemeindlichen Baumaßnahme dürften derartige Kosten 
auch keine Bauherrenkosten darstellen, denn dazu sind nur Kosten zu zählen, die bei der Planung und Durchfüh-
rung von Baumaßnahmen auf der Grundlage von Honorarordnungen, Gebührenordnungen oder nach weiteren 
vertraglichen Vereinbarungen entstehen (vgl. Kostengruppe 710 der DIN 276).  
 
In diesem Zusammenhang können jedoch z.B. objektbezogene Planungsleistungen durch eigenes Personal der 
Gemeinde, die sonst vom Auftragnehmer als Architekten- oder Ingenieurleistungen zutragen wären (vgl. Kosten-
gruppe 730 der DIN 276), zu gemeindlichen Herstellungskosten werden, wenn die gemeindlichen Leistungen 
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dem herzustellenden Vermögensgegenstand unmittelbar zugerechnet werden können (Baunebenkosten). Die 
Gemeinde hat daher bei jeder eigenen Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes sorgfältig zu 
prüfen und abzugrenzen, welche Aufwendungen in welchem Umfang aus Eigenleistungen entstanden sind und 
dem hergestellten Vermögensgegenstand zugerechnet werden können. 
 
 
3.1.5.3 Der Nachweis der Eigenleistungen 
 
Bei der Zurechnung von Eigenleistungen der Gemeinde zu den Herstellungskosten eines gemeindlichen Vermö-
gensgegenstandes bleiben die damit einhergehenden Aufwendungen der Gemeinde, die der laufenden Verwal-
tungstätigkeit zuzuordnen sind, in ihrem Charakter erhalten und sind entsprechend im gemeindlichen Jahresab-
schluss in der Ergebnisrechnung nachzuweisen. Um aber zu erreichen, dass gleichwohl auch eine Erhöhung der 
Herstellungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes erfolgen kann, werden in der Ergebnisrech-
nung den gemeindlichen Aufwendungen in entsprechender Höhe aktivierbare Eigenleistungen als gemeindliche 
Erträge gegenübergestellt (vgl. § 2 Absatz 1 Nummer 8 GemHVO NRW). Dabei ist das Bruttoprinzip zu beachten, 
sodass die aktivierten Eigenleistungen nicht mit den damit in Zusammenhang stehenden aktivierbaren Herstel-
lungsaufwendungen saldiert werden dürfen.  
 
Durch den Ausweis von Erträgen in Höhe der gemeindlichen aufwandswirksamen Eigenleistungen in der ge-
meindlichen Ergebnisrechnung (Zuschreibung) werden die ergebniswirksamen Aufwendungen der Gemeinde aus 
der Herstellung von gemeindlichen Vermögensgegenständen einerseits ergebnisneutral gestellt. Andererseits 
werden durch die Einbeziehung der Eigenleistung der Gemeinde in die Herstellungskosten des betreffenden 
Vermögensgegenstandes die bei der Gemeinde entstandenen Aufwendungen auf die Nutzungsdauer dieses 
Vermögensgegenstandes verteilt. Die Nutzung der Möglichkeit, eigene Leistungen in die Herstellungskosten 
gemeindlicher Vermögensgegenstände einbeziehen zu können, verändert dabei aber nicht die originäre haus-
haltsmäßige Zuordnung der gemeindlichen Aufwendungen.  
 
Die konkreten Planungsleistungen für einen gemeindlichen Vermögensgegenstand durch eigenes Personal füh-
ren nicht dazu, dass in der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus den Personalaufwendungen ein entsprechender 
Anteil in eine andere Aufwandsart umzuschichten ist. Durch die eigenen Leistungen werden auch nicht die Per-
sonalauszahlungen in der gemeindlichen Finanzrechnung anteilig verändert. Die Aktivierung von konkreten Pla-
nungsleistungen der Gemeinde für eigene Investitionen führt daher nicht dazu, dass die anteiligen Personalaus-
zahlungen nunmehr zu Auszahlungen werden, die unter der Investitionstätigkeit der Gemeinde zu erfassen bzw. 
dorthin umzubuchen sind. Deshalb dürfen die eigenen Planungsleistungen für einen gemeindlichen Vermögens-
gegenstand auch nicht in die Ermittlung der gemeindlichen Kreditermächtigung einbezogen werden.  
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Festlegung der Einzelkosten): 
 
3.2.1 Allgemeine Vorgaben  
 
Nach der Vorschrift gehören zu den Herstellungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes die Mate-
rialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. Diese Kosten stellen Einzelkosten dar, weil 
sie durch den Güterverzehr für den herzustellenden Vermögensgegenstand entstehen und diesem im Rahmen 
der Herstellung als Einzelobjekt unmittelbar nach Menge und Zeit als Maßeinheiten und ohne einen zusätzlichen 
Verteilungsschlüssel zugerechnet werden können, z.B. Materialeinzelkosten, Fertigungslöhne als Fertigungsein-
zelkosten u.a. Solche Einzelkosten bedürfen im Rahmen der gemeindlichen Kostenrechnung daher keiner 
Schlüsselung und müssen von der Gemeinde immer in die Herstellungskosten eines gemeindlichen Vermögens-
gegenstandes einbezogen werden.  
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Eine produktbezogene Zurechnung im haushaltswirtschaftlichen Sinne (Produkt als Abbildung der gemeindlichen 
Aufgabenerledigung) kommt dabei für eine Zurechnung der Einzelkosten im Sinne von Herstellungskosten nicht 
in Betracht. Damit enthält die Vorschrift eine klare Abgrenzung, dass die Kostenbestandteile „Materialkosten“, 
„Fertigungskosten“ und „Sonderkosten der Fertigung“ insgesamt die Wertuntergrenze für die Herstellungskosten 
eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes darstellen. Diese Kosten sind daher als Herstellungskosten akti-
vierungspflichtig in der gemeindlichen Bilanz. Für Gemeinde besteht dagegen für die Einbeziehung von Gemein-
kosten in die Herstellungskosten eines Vermögensgegenstandes ein Wahlrecht. Beide allgemeinen Kostenkom-
ponenten stellen daher den Mindestumfang der Herstellungskosten bei einem durch die Gemeinde hergestellten 
Vermögensgegenstand dar, wobei der Summe der Einzelkosten als Wertuntergrenze eine besondere Bedeutung 
bei der Aktivierung zukommt.  
 
 
3.2.2 Die Materialeinzelkosten 
 
Bei der Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes durch die Gemeinde sind Materialeinzelkosten 
alle unmittelbar für die Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Materialien, z. B. Rohstoffe, Han-
delsware, Halb- und Teilerzeugnisse, die dem herzustellenden Vermögensgegenstand unmittelbar zugerechnet 
werden können und als Hauptbestandteile darin aufgehen. Aber auch die bei der Herstellung verbrauchten Mate-
rialien oder Werkstoffe (Hilfsstoffe) gehören dazu. Die Materialkosten werden zudem vielfach nach Werkstoffkos-
ten oder Fertigungsmaterialien sowie Hilfs- und Betriebsmittelstoffe eingeteilt. Die Betriebsstoffe sind dabei abzu-
grenzen, z. B. Öle, Fette, denn sie gehen nicht in den Vermögensgegenstand ein, sondern dienen dem Erhalt der 
Betriebsbereitschaft der bei der Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Maschinen. 
 
 
3.2.3 Die Fertigungseinzelkosten 
 
Bei der Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes sind Fertigungseinzelkosten alle für die Her-
stellung erfassbaren und unmittelbar zurechenbaren Kosten, z. B. Arbeitslöhne und andere auf die konkrete Her-
stellung aufteilbare Entgelte einschließlich der Nebenkosten. Damit werden die nicht materialbezogenen Res-
sourcen für den Herstellungsprozess erfasst, soweit sie dem herzustellenden Vermögensgegenstand einzeln 
zurechenbar sind. Im örtlichen Einzelfall ist zu entscheiden, ob die Voraussetzungen für die Erfassung von Ferti-
gungseinzelkosten vorliegen. 
 
 
3.2.4 Die Sondereinzelkosten der Fertigung 
 
Zu den Herstellungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes sind auch die Sondereinzelkosten der 
Fertigung zu zählen. Solche Einzelkosten fallen nur ausnahmsweise aufgrund der Herstellung eines Vermögens-
gegenstandes an und müssen deshalb diesem Vermögensgegenstand zugerechnet werden können. In der be-
triebwirtschaftlichen Literatur werden als Sondereinzelkosten der Fertigung die Kosten für die Erstellung von 
Entwürfen, für die Konstruktion von Modellen, die Kosten für Spezialwerkzeuge und besondere Vorrichtungen als 
Beispiele benannt. Bei der Gemeinde dürften auch derartige Kosten bei der Herstellung von Vermögensgegen-
ständen für die eigene Aufgabenerfüllung anfallen. 
 
 
3.3 Zu Satz 3 (Einbeziehung von Gemeinkosten): 
 
3.3.1 Allgemeine Grundlagen  
 
Die Vorschrift lässt zu, dass von der Gemeinde neben den in Satz 2 bestimmten Einzelkosten auch bestimmte 
Gemeinkosten in die Herstellungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes einbezogen werden 
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dürfen. Bei den Gemeinkosten handelt es sich um gemeindliche Aufwendungen für Güter und Leistungen, die 
den Kostenträgern oder den Kostenstellen in der gemeindlichen Verwaltung aufgrund von Schlüsselgrößen bzw. 
Zuschlagsätzen zugerechnet werden. Die Gemeinkosten gehen deshalb nicht unmittelbar in die Herstellungskos-
ten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes ein, sondern werden dem Vermögensgegenstand anteilig 
(geschlüsselt) zugerechnet, z. B. mithilfe eines sog. Gemeinkostenschlüssels, um den einzelnen zu erstellenden 
Vermögensgegenständen die entstandenen Gemeinkosten zuordnen zu können.  
 
Das in der Vorschrift enthaltene Einbeziehungswahlrecht für die Gemeinde lässt jedoch die Zurechnung der be-
nannten Gemeinkosten zu den Herstellungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes nur zu, wenn 
diese Kosten notwendig und messbar sind. Sie müssen daher hinsichtlich der Herstellung eines gemeindlichen 
Vermögensgegenstandes angemessen sein. Sofern die Gemeinde auch die zugelassenen Gemeinkosten in die 
Herstellungskosten eines Vermögensgegenstandes einbeziehen möchte, bedarf es einer örtlich ausgestalteten 
Kosten- und Leistungsrechnung, um die Zurechnung nachvollziehbar zu machen (vgl. § 18 GemHVO NRW).  
 
Von der Gemeinde dürfen die der Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes zurechenbaren 
Gemeinkosten, die unabhängig von der örtlichen Herstellungsmenge anfallen, jedoch nur berücksichtigt werden, 
soweit diese auch im Zeitraum der Herstellung des Vermögensgegenstandes anfallen. Die zurechenbaren Ge-
meinkosten müssen daher i.d.R. zwischen dem Beginn der gemeindlichen Maßnahmen, die in unmittelbaren 
Zusammenhang zum herzustellenden Vermögensgegenstand stehen, und der Fertigstellung des vorgesehenen 
Vermögensgegenstandes anfallen und entsprechend ermittelt werden. 
 
 
3.3.2 Die Materialgemeinkosten 
 
Zu den Materialgemeinkosten, die bei der Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes anfallen 
können, sind die Gemeinkosten zu zählen, die durch die Beschaffung, Lagerung und Verwaltung von Material 
anfallen. Insbesondere stellen z.B. Verpackungskosten, Frachtkosten, Lagerkosten, aber auch Prüfkosten, mögli-
che Materialgemeinkosten dar. Solche Kosten dürfen als Materialgemeinkosten jedoch nur dann in die Herstel-
lungskosten eines Vermögensgegenstandes einbezogen werden, wenn diese Kosten nicht den einzelnen Kosten-
trägern direkt zugerechnet werden können. Sofern z.B. eine direkte Zurechnung von Verpackungsmaterial zu 
einem gemeindlichen Vermögensgegenstand möglich ist, stellen diese Materialkosten keine Materialgemeinkos-
ten, sondern Anschaffungsnebenkosten für diesen Vermögensgegenstand dar und sind entsprechend im Rah-
men der Feststellung der Herstellungskosten zuzuordnen.  
 
 
3.3.3 Die Fertigungsgemeinkosten 
 
Als Fertigungsgemeinkosten, die bei der Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes anfallen 
können, sind auch Gemeinkosten zu zählen, die nicht unter den zuvor benannten Kostenarten zu subsumieren 
sind, den einzelnen Kostenträgern nicht direkt zugerechnet werden können, gleichwohl aber als Herstellungskos-
ten für einen gemeindlichen Vermögensgegenstand gelten. In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird dafür 
eine Abgrenzung in unterschiedlicher Art und Weise versucht. Bei der Gemeinde dürften die Fertigungsgemein-
kosten keine große Bedeutung bei der Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes haben. Es 
dürfte ausreichend sein, als Gemeinkosten der Fertigung die entstandenen Kosten den Herstellungskosten zuzu-
rechnen, die z. B. für Hilfslöhne, für Hilfsmaterial, für Energiekosten anfallen. 
 
 
3.3.4 Das Verbot der Einbeziehung von anderen Kosten 
 
In die Ermittlung der Herstellungskosten für einen gemeindlichen Vermögensgegenstand dürfen nach der Vor-
schrift nur die darin benannten Kosten der Gemeinde einbezogen werden. Andere Kosten, insbesondere sonstige 
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Gemeinkosten, dürfen nicht in die gemeindlichen Herstellungskosten einbezogen bzw. diesen zugerechnet wer-
den (Nicht zurechenbare Kosten). Es besteht daher ein Einbeziehungsverbot für eine Vielzahl von Gemeinkosten, 
z. B. Kosten der allgemeinen Verwaltung, Kosten für soziale Einrichtungen und Leistungen, in die Herstellungs-
kosten der Gemeinde. Von der Gemeinde dürfen bei den gemeindlichen Herstellungskosten auch nicht die ggf. in 
Ausnahmefällen auftretenden Vertriebskosten oder entstehende Kosten der „Entwicklung oder der Forschungs-
phase“ berücksichtigt werden. Diese Festlegungen für die Gemeinde gelten auch dann, wenn die anteiligen Ver-
waltungskosten durch eine herstellungsnahe (produktionsnahe) Tätigkeit begründet sind.  
 
Grundsätzlich fehlt es bei den nicht zugelassenen Gemeinkosten an einem engen sachlichen Zusammenhang zu 
den einzelnen Herstellungsvorgängen für einen gemeindlichen Vermögensgegenstand. Bei einer allgemeinen 
Zulassung der Zurechnung weiterer Gemeinkosten zum Herstellungsvorgang bestünde ein großer Ermessens-
spielraum für die Gemeinde. Sie müsste selbst die Abgrenzung und Bemessung von allgemeinen Gemeinkosten 
sowie allgemeinen Verwaltungskosten als Verwaltungsgemeinkosten willkürfrei vornehmen. Es ist daher fraglich, 
ob im örtlichen Einzelfall die Kostenarten und der Kostenumfang in einem kaum abgrenzbaren Ermessensspiel-
raum objektiv und zutreffend festlegbar wären.  
 
 
3.3.5 Sonstige nicht zurechenbare Kosten 
 
3.3.5.1 Beseitigung von Schadensfällen 
 
Bei der Herstellung von gemeindlichen Vermögensgegenständen kann ggf. ein Schadensereignis eintreten und 
zu Schäden an privatem Eigentum, z.B. an Grundstücken bei Straßenbaumaßnahmen oder an anderen Vermö-
gensgegenständen im Eigentum Dritter, führen, für deren Beseitigung die Gemeinde im Rahmen ihrer Haftung 
sorgen muss. Ebenso können dann auch Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten im Rahmen der Herstellung 
eines Vermögensgegenstandes entstehen. Solche Fälle bzw. die Reparaturmaßnahmen führen regelmäßig zu 
Aufwendungen bzw. Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde. Derartige gemeindliche Verpflichtungen stellen 
jedoch keinen aktivierungsfähigen Herstellungsaufwand im Zusammenhang mit der Herstellung eines gemeindli-
chen Vermögensgegenstandes dar, auch wenn die aufwandswirksamen Zahlungen der Gemeinde durch die 
gemeindliche Maßnahme ausgelöst worden sind. Eine dabei ggf. entstehende Vermögenswirksamkeit der Scha-
densbeseitigung bei einem Dritten bietet keinen Anlass für eine entsprechende Bilanzierung der erbrachten Leis-
tungen bei der Gemeinde. 
 
 
3.3.5.2 Zinsen für Kredite für Investitionen 
 
Die im Rahmen der Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes anfallenden Zinsen für Kredite für 
Investitionen nach § 86 GO NRW dürfen nicht den gemeindlichen Herstellungskosten zugerechnet werden. Die 
gemeindliche Finanzierung über Fremdkapital unterliegt dem Grundsatz der Gesamtdeckung (vgl. § 20 GemHVO 
NRW). Die Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes beeinflusst zwar den Bedarf für Fremdka-
pital, gleichwohl ist ein aufzunehmender Kredit nicht einzelnen gemeindlichen Vermögensgegenständen zuzu-
rechnen. Die nicht vorzunehmende Zurechnung von Krediten zu gemeindlichen Vermögensgegenständen lässt 
daher auch keine Zurechnung der damit im Zusammenhang stehenden Zinsen zu. 
 
Der Verzicht auf die Zurechnung von Zinsen zu einem gemeindlichen Vermögensgegenstand gilt auch dann, 
wenn die Gemeinde im Zeitraum der Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes einzelne Kredit-
aufnahmen getätigt hat, für die möglicherweise fällige Auszahlungen aufgrund der Herstellung des Vermögens-
gegenstandes ein Anlass waren. Aus haushaltswirtschaftlicher Sicht soll auch dann von der Gemeinde nicht ver-
sucht werden, einen sachlichen Bezug zu einem einzelnen Vermögensgegenstand herzustellen. 
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4. Zu Absatz 4 (Geringwertige Vermögensgegenstände): 
 
4.1 Die Bedeutung geringwertiger Vermögensgegenstände 
 
Die Gemeinde besitzt eine Vielzahl von Vermögensgegenständen, die nur einen geringen Wert haben, z .B. Ver-
mögensgegenstände der gemeindlichen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Als geringwertige Vermögensge-
genstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten nach der Vorschrift die 
Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden können und 
einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin ent-
haltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, wertmäßig den Betrag i.H.v. 410 Euro nicht übersteigen.  
 
Zur Abgrenzung solcher gemeindlicher Vermögensgegenstände ist zwar die Wertgrenze aus dem Einkommen-
steuerrecht übernommen worden, jedoch nicht ausdrücklich die Vorgabe, dass es sich bei den geringwertigen 
Vermögensgegenständen der Gemeinde um bewegliche Vermögensgegenstände handeln muss. Die Festlegung 
in der Vorschrift auf die Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens hat daher für die Gemein-
de zur Folge, dass bei der Beurteilung, ob im Einzelfall ein geringwertiger Vermögensgegenstand vorliegt, nur die 
Kriterien der Vorschrift erfüllt sein müssen. Die Gemeinde muss zusätzlich nicht noch nach beweglichen bzw. 
unbeweglichen Vermögensgegenständen oder immateriellen Vermögensgegenständen zu unterscheiden.  
 
Die geringe Bedeutung geringwertiger Vermögensgegenstände für das gemeindliche Anlagevermögen im Rah-
men der Aufgabenerfüllung der Gemeinde lässt es unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit 
sachlich zu, für solche Vermögensgegenstände sachgerechte Vereinfachungen hinsichtlich ihrer Erfassung und 
Bilanzierung vorzunehmen, auch wenn derartige Vermögensgegenstände i.d.R. eine voraussichtliche Nutzungs-
dauer von mehr als einem Jahr haben. Der Wert dieser gemeindlichen Vermögensgegenstände ist jedoch so 
gering, dass eine Verteilung ihrer Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf ihre Nutzungsdauer regelmäßig zu 
hohem und nicht unbedingt vertretbarem Aufwand bei der Gemeinde führen würde. Durch die Vorschrift wird es 
deshalb z. B. möglich, dass bei einer Erfassung solcher Vermögensgegenstände auf einem besonderen Konto 
oder in besonderen Inventarlisten die Gemeinde auf deren Inventarisierung verzichten kann. Die Vermögensge-
genstände können auch sofort aufwandsmäßig verbucht werden. 
 
 
4.2 Die Abgrenzung geringwertiger Vermögensgegenstände 
 
4.2.1 Die festgelegte Wertgrenze 
 
Die Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten wertmäßig den Betrag von 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen, sind von der Gemeinde als ge-
ringwertige Vermögensgegenstände zu erfassen. Die in der Vorschrift enthaltene Wertgrenze ist dem Einkom-
mensteuerrecht entnommen worden und bestimmt die Abgrenzung bei den gemeindlichen Vermögensgegen-
ständen wesentlich mit. Sie findet seit Jahrzehnten eine entsprechende Anwendung im gemeindlichen Bereich 
und hat sich grundsätzlich bewährt. Sie dürfte auch künftig für die Gemeinde gelten, weil die durch das Jahress-
teuergesetz 2008 eingeführte neue Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
2009 wieder auf den Betrag i.H.v. 410 Euro zurückgeführt wurde.  
 
 
4.2.2 Das Vorliegen der selbstständigen Nutzungsfähigkeit  
 
Nach der Vorschrift müssen die geringwertigen Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens 
selbstständig genutzt werden können, wenn die Gemeinde von der zugelassenen Vereinfachung buchungsmäßig 
Gebrauch machen will. Für die Beurteilung der selbstständigen Nutzungsfähigkeit eines gemeindlichen Vermö-
gensgegenstandes kommt es darauf an, dass dieses Wirtschaftsgut nach seiner Zweckbestimmung im Rahmen 
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der Aufgabenerfüllung der Gemeinde eigenständig nutzungsfähig ist. Die selbstständige Nutzungsfähigkeit ist 
dann nicht gegeben, wenn der Vermögensgegenstand nach seiner Zweckbestimmung nur zusammen mit ande-
ren Wirtschaftsgütern genutzt werden kann, z. B. im Rahmen einer Sachgesamtheit. Diese Abgrenzung gilt auch, 
wenn ein geringwertiger Vermögensgegenstand in einem aufgabenbezogenen (betrieblichen) Nutzungszusam-
menhang mit anderen Wirtschaftsgütern steht und alle Teile bzw. Komponenten technisch aufeinander abge-
stimmt sind. Es kann gleichwohl aber auch eine selbstständige Nutzungsfähigkeit eines einzelnen Wirtschaftsgu-
tes gegeben sein, wenn dieses Wirtschaftsgut auch ohne die anderen Vermögensgegenstände genutzt werden 
kann, z. B. Müllbehälter.  
 
 
4.3 Der Nachweis der geringwertigen Vermögensgegenstände 
 
4.3.1 Die Erfassung in Inventarlisten 
 
Die geringwertigen Vermögensgegenstände der Gemeinde müssen von der Gemeinde im Rahmen ihrer Inventur 
nicht zwingend als einzelne gemeindliche Vermögensgegenstände durch eine körperliche Inaugenscheinnahme 
erfasst werden. Ein Verzicht setzt dabei voraus, dass die Vermögensgegenstände im Jahr ihrer Anschaffung oder 
Herstellung vollständig abgeschrieben werden. Die Gemeinde hat dann die Möglichkeit, diese Vermögensgegen-
stände in eine Inventarliste als besonderes Verzeichnis aufzunehmen, das fortlaufend zu führen ist. Die Gemein-
de kann eine solche Inventarliste auch im Rahmen ihrer Buchführung vorhalten. In diesen Fällen ist für die ge-
ringwertigen Vermögensgegenstände der Gemeinde kein Bilanzausweis erforderlich. 
 
 
4.3.2 Die Erfassung über einen Sammelposten 
 
Die Gemeinde kann ihre geringwertigen Vermögensgegenstände auch auf einem Sammelposten erfassen. Der 
Sammelposten ist dabei jahresbezogen im Umfang der neu angeschafften oder hergestellten geringwertigen 
Vermögensgegenstände im Rahmen der gemeindlichen Anlagenbuchhaltung zu bilden. Diese Art der Erfassung 
lässt dabei zu, dass die Vermögensgegenstände im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung vollständig abge-
schrieben werden. Eine Verteilung der Abschreibungen auf mehrere Haushaltsjahre ist haushaltsrechtlich nicht 
vorgesehen, denn diese Vorgehensweise erfordert eine Einzelerfassung der geringwertigen Vermögensgegen-
stände. Bei diesem Sammelposten ist die Vornahme von Abschreibungen wie bei einem steuerrechtlichen Sam-
melposten nicht zulässig. Für die geringwertigen Vermögensgegenstände der Gemeinde ist daher für den Einzel-
fall kein gesonderter Bilanzausweis erforderlich. 
  
 
4.3.3 Die Verbuchung als Aufwand 
 
Im Zusammenhang mit den gemeindlichen Abschreibungsregeln können die geringwertigen Vermögensgegen-
stände auch unmittelbar als Aufwand in der gemeindlichen Ergebnisrechnung verbucht werden (vgl. § 35 Absatz 
2 GemHVO NRW). Diese weitere Möglichkeit ist nicht mehr mit einer gesonderten Wertgrenze unterhalb des 
Betrages von 410 Euro verbunden. Sie bewirkt, dass die Gemeinde die geringwertigen Vermögensgegenstände 
nicht inventarmäßig erfassen und aktivieren muss. Entsprechend der eigenverantwortlichen Auswahl der Ge-
meinde muss bei dieser Möglichkeit eine Sofortabschreibung der geringwertigen gemeindlichen im laufenden 
Haushaltsjahr als Zugangsjahr erfolgen. Es wird zudem ihr Abgang im gleichen Haushaltsjahr unterstellt, sodass 
auf eine Erfassung im Rahmen der Inventur verzichtet werden kann. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 34 
Bewertungsvereinfachungsverfahren 

 
(1) 1Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, 
die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, können Festwerte gebil-
det werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen 
Schwankungen unterliegt. 2Jedoch ist in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme und vor 
der erstmaligen Bildung von Festwerten eine körperliche Inventur durchzuführen. 
 
(2) Wird für Aufwuchs ein pauschaliertes Festwertverfahren angewendet, ist eine Revision nach zehn Jahren und 
eine Neuberechnung des Forsteinrichtungswerks alle 20 Jahre durchzuführen. 
 
(3) 1Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd 
gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände können jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit 
dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. 2Dies gilt auch für Rückstellungen für nicht genommenen 
Urlaub, Überstunden und Garantien.  
 
 
Erläuterungen zu § 34:  
 
I. Allgemeines 
 
1. Die zulässigen Bewertungsvereinfachungsverfahren 
 
Die gemeindlichen Vermögensgegenstände unterliegen dem Grundsatz der Einzelbewertung und sind daher von 
der Gemeinde für den Ansatz in der gemeindlichen Bilanz einzeln zu bewerten (vgl. § 32 Absatz 1 Nummer 2 
GemHVO NRW). Aus Wirtschaftlichkeits-, Wesentlichkeits-, Realisierbarkeits- und Praktikabilitätsgründen ist es 
erforderlich, für die Gemeinde sachgerechte Bewertungsvereinfachungen zuzulassen. Die Anwendung der zuge-
lassenen Bewertungsvereinfachungsverfahren durch die Gemeinde führt nicht nur zur Vereinfachung der ge-
meindlichen Wertermittlung, sondern entfaltet auch Wirkungen im Rahmen der gemeindlichen Inventur, auch 
wenn eine entsprechende Beziehung nicht ausdrücklich vom Gesetzgeber hergestellt worden ist. 
 
Durch die in dieser Vorschrift enthaltenen Bewertungsvereinfachungsverfahren wird der für die gemeindliche 
Bilanzierung wichtige Einzelbewertungsgrundsatz durchbrochen. Es sind deshalb für die gemeindliche Anwen-
dung nur bestimmte sachlich sinnvolle Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen worden, z.B. das Fest-
wertverfahren, die Gruppenbewertung. Dazu werden zudem Verfahrensvoraussetzungen benannt, um eine zu-
treffende Anwendung der zugelassenen Vereinfachungsverfahren durch die Gemeinde sicherzustellen. In diesem 
Rahmen hat die Gemeinde zudem den Grundsatz der Maßgeblichkeit des Bewertungszwecks zu beachten.  
 
 
2. Die Sammelbewertung als weiteres Verfahren 
 
Bei der Bewertung des gemeindlichen Vorratsvermögens ist auch die Sammelbewertung als ein zulässiges Ver-
fahren anzusehen, auch wenn es nicht ausdrücklich gesetzlich bestimmt worden ist. Bei der Sammelbewertung 
handelt sich dabei um ein Verfahren, durch das bei der Bewertung gleichartiger Vermögensgegenstände des 
Vorratsvermögens unterstellt wird, dass die zuerst oder die zuletzt angeschafften oder hergestellten Vermögens-
gegenstände zuerst oder in einer sonstigen bestimmten Folge verbraucht oder veräußert worden sind. Für den 
Einsatz der Sammelbewertung gelten dabei folgende Bedingungen (vgl. Abbildung). 
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Die Bedingungen für die Sammelbewertung 
 

 
- Das Verfahren muss den GoB entsprechen. 
 

 
- Es muss sich um gleichartige Gegenstände des gemeindlichen Vorratsvermögens handeln (d.h. 

einheitliche Warengattung oder zumindest gleiche Funktion). 
 

Abbildung 479 „Die Bedingungen für die Sammelbewertung“ 
 
Das Verfahren der Sammelbewertung eignet sich auch in den Fällen, in denen die Gemeinde vor Ort eine Lager-
buchführung hat. Werden in der örtlichen Lagerbuchführung die Lagerbestände und die Zu- und Abgänge nach 
ihrer Art und Menge (ggf. auch wertmäßig) erfasst, kann eine solche Lagerbuchführung eine gute Ausgangs-
grundlage für die Anwendung der Sammelbewertung durch die Gemeinde darstellen. 
 
 
3. Nicht zulässige Vereinfachungsverfahren 
 
Aus der haushaltsrechtlichen Vorschrift folgt, dass für die Gemeinde andere Bewertungsvereinfachungsverfahren 
grundsätzlich nicht zulässig sind, z. B. Lifo- und Fifo-Verfahren sowie sonstige Verbrauchsfolgeverfahren oder 
Verbrauchsfiktionen. Die Gemeinde kann daher z. B. für den Wertansatz gleichartiger Vermögensgegenstände 
des Vorratsvermögens nicht unterstellen, dass die zuerst oder dass die zuletzt angeschafften oder hergestellten 
gemeindlichen Vermögensgegenstände zuerst verbraucht oder veräußert worden sind. Vor diesem Hintergrund 
bedarf es auch keiner gemeindebezogenen Abgrenzung des Begriffes „Vorratsvermögen“ im Sinne dieser Vor-
schrift sowie der Vorschriften des § 90 „Vermögensgegenstände“ und des § 91 „Inventur, Inventar und Vermö-
gensbewertung“ in der Gemeindeordnung NRW, auch wenn gemeindliche Vermögensgegenstände bilanziell als 
„Vorräte“ behandelt werden, weil diese der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind, z. B. die Veräuße-
rung von Grundstücken in gemeindlichen Baugebieten und Gewerbegebieten.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Bildung von Festwerten): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Voraussetzungen für Festwerte): 
 
1.1.1 Die allgemeinen Bedingungen  
 
Die Bildung von Festwerten durch die Gemeinde hat den Zweck, eine Vereinfachung in der Bewertung ausge-
wählter Vermögensgegenstände zu erreichen und auf eine Einzelbewertung dieser Vermögensgegenstände zu 
verzichten. Die in einem Festwert zusammengefassten gemeindlichen Vermögensgegenstände werden daher in 
mehreren zeitlich aufeinanderfolgenden Jahresabschlüssen der Gemeinde mit einem unveränderten Wert (Fest-
wert) unter Ausschluss des Grundsatzes der Einzelbewertung in der gemeindlichen Bilanz angesetzt. Dabei wird 
unterstellt, dass sich die Zugänge von neuen Vermögensgegenständen und der Werteverzehr und die Abgänge 
vorhandener Vermögensgegenstände ausgleichen bzw. bei Gegenständen des Umlaufvermögens ein entspre-
chender Verbrauch durch die Gemeinde erfolgt. Die Bildung eines Festwertes führt zudem auch zu einer Verein-
fachung der jährlich durchzuführenden Inventur. 
 
Die Möglichkeit zur Anwendung des Festwertverfahrens durch die Gemeinde ist dabei auf Vermögensgegenstän-
de des gemeindlichen Sachanlagevermögens sowie auf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (gemeindliches Umlauf-
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vermögen) beschränkt. Die Gemeinde soll daher nur dann ihre Vermögensgegenstände in einem Festwert zu-
sammenfassen, wenn erwartet werden kann, dass eine vorab definierte Gruppe von abnutzbaren Vermögensge-
genständen des Anlage- oder des Umlaufvermögens über eine längere Zeit hinweg in ihrem Wert, ihrer Zusam-
mensetzung und Menge gleichbleibt. Bei den betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenständen dürfen zu-
dem die Nutzungsdauern nicht erheblich voneinander abweichen. Es muss auch darauf geachtet werden, dass 
die Vermögensgegenstände, die in einem Festwert zusammengefasst werden sollen, altersmäßig gemischt sind, 
um dauerhaft den Regelwert von 50 % der Anschaffungskosten zu erreichen. Diese Sachlage kann bei einer 
vollständigen Neubildung von Festwerten ggf. dazu führen, dass die Anschaffungskosten solange abzuschreiben 
sind, bis der Festwert erreicht ist.  
 
Ein gemeindlicher Festwert kann im Rahmen des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit aber auch auf Schlüsselgrö-
ßen statt auf einzelne Arten von Vermögensgegenständen aufgebaut werden. Als Schlüsselgrößen können z.B. 
bei Büromöbeln die Anzahl von Arbeitsplätzen, bei Kantineninventar die Anzahl der Sitzgelegenheiten usw. her-
angezogen werden. Die Ersatzbeschaffungen der in einem Festwert zusammengefassten gemeindlichen Vermö-
gensgegenstände sind dabei i.d.R. sofort als Aufwendungen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen. 
Das Festwertverfahren trägt daher zur Vereinfachung von gemeindlicher Buchführung und Bilanzierung bei. Für 
die Festbewertung gelten folgende Bedingungen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bedingungen bei Festwertverfahren 

 
 
- Es muss sich um Gegenstände des gemeindlichen Sachanlagevermögens, die regelmäßig er-

setzt werden, oder um Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe der Gemeinde handeln. 
 
 
- Die gemeindlichen Gegenstände müssen nach einem Abgang regelmäßig durch die Gemeinde 

ersetzt werden. 
 
 
- Der Gesamtwert der gemeindlichen Gegenstände muss von nachrangiger Bedeutung für die 

Gemeinde sein (Verhältnis zur Bilanzsumme entscheidend). 
 
 
- Der Bestand der gemeindlichen Gegenstände darf in seiner Größe, seinem Wert und seiner 

Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen. 
 
 
- Eine Bestandsaufnahme durch die Gemeinde ist i.d.R. alle drei Jahre notwendig. 
 

Abbildung 480 „Die Bedingungen bei Festwertverfahren“ 
 
Bei der Entscheidung der Gemeinde über die Bildung von Festwerten für Vermögensgegenstände des Sachanla-
gevermögens oder über die Bildung von Festwerten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe im Umlaufvermögen sind 
auch die daraus entstehenden Folgearbeiten, z.B. Buchungsarbeiten, regelmäßige Bestandsprüfungen u.a., zu 
berücksichtigen. Vor der Bildung von Festwerten ist daher auch zu klären, ob diese Folgearbeiten ggf. nicht zu 
aufwändig in Bezug auf die in einem Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände sind. Die Bildung 
eines Festwertes für gemeindliche Vermögensgegenstände ist deshalb dann sinnvoll, wenn diese Vermögensge-
genstände einer ähnlichen wirtschaftlichen und technischen Zweckbestimmung unterliegen.  
 
 
1.1.2 Die wertmäßige Nachrangigkeit 
 
Aus den allgemeinen Bedingungen für die Bildung von Festwerten ergibt sich, dass die in einen Festwert einbe-
zogenen gemeindlichen Vermögensgegenstände wertmäßig nachrangig für die Gemeinde bzw. deren Aufgaben-
erfüllung sein müssen. Zur Feststellung dieser Nachrangigkeit ist nach der betriebswirtschaftlichen Literatur je-
weils nur der Gesamtwert der in den Festwert einbezogenen gemeindlichen Vermögensgegenstände zu betrach-
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ten. Diese Voraussetzung gilt dabei für jeden einzelnen von der Gemeinde gebildeten Festwert. Für die Beurtei-
lung der wertmäßigen Nachrangigkeit wird i.d.R. der ermittelte Gesamtwert der im Festwert zusammengefassten 
Vermögensgegenstände ins Verhältnis zur Bilanzsumme der gemeindlichen Bilanz gesetzt. Als Orientierungswert 
für den Einzelfall kann dabei eine Größenordnung von 5 v.H. dienen. An diesen Gegebenheiten kann sich auch 
die Gemeinde bei ihrer örtlichen Festwertbildung orientieren.  
 
Bei der örtlichen Anwendung eines solchen Kriteriums müssen aber auch die örtlichen Verhältnisse sowie die 
Besonderheiten des Einzelfalls berücksichtigt werden, sodass bei der Gemeinde als Verwaltungs- und Dienstleis-
tungsbetrieb ggf. ein höherer Orientierungswert durchaus noch tragfähig sein kann. Ein Verzicht auf die betriebs-
wirtschaftlich geprägte wertmäßige Nachrangigkeit von örtlichen Festwerten ist jedoch nicht zulässig. Die Frage 
der wertmäßigen Nachrangigkeit muss aber immer auch über die Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaft-
lichkeit geklärt werden. Das Kriterium der wertmäßigen Nachrangigkeit kann daher nicht allein entscheidend für 
die Zulässigkeit der Bildung eines Festwertes und seines Ansatzes in der gemeindlichen Bilanz sein.  
 
 
1.1.3 Festwerte und Abschreibungen 
 
Dem gemeindlichen Festwert liegt grundsätzlich die Fiktion zugrunde, dass für darin die einbezogenen Vermö-
gensgegenstände lediglich Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden müssen. Außerdem werden die im Fest-
wert zusammengefassten Gegenstände der Gemeinde nicht planmäßig abgeschrieben, weil der Werteverzehr 
u.a. bereits in die Ermittlung des Festwertes eingeflossen ist. Diese Gegebenheiten erfordern, dass der jährliche 
Werteverzehr und die Abgänge der einbezogenen Vermögensgegenstände regelmäßig den Neuzugängen ent-
sprechen müssen und ein solcher „Verbrauch“ im Haushaltsjahr bis zum Abschlussstichtag ersetzt wird. Soweit 
jedoch im Haushaltsjahr kein Verbrauch stattgefunden hat, muss aus diesem Grunde auch keine Ersatzbeschaf-
fung durch die Gemeinde erfolgen.  
 
Bei Ersatzbeschaffungen für die in einem Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände ist der Werte-
verzehr der neuangeschafften Vermögensgegenstände dadurch zu erfassen, dass im Jahr der Anschaffung die 
Kosten als Aufwendungen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu verbuchen sind. Die durch den Festwert zu 
erreichende Vereinfachung liegt deshalb darin, dass in der gemeindlichen Anlagenbuchhaltung eine Vielzahl von 
Vermögensgegenständen nur wie ein „einziger“ Vermögensgegenstand ausgewiesen werden. Außerdem entste-
hen daraus jährlich keine Abschreibungen, die als bilanzielle Abschreibungen in der gemeindlichen Ergebnis-
rechnung zu erfassen sind. 
 
 
1.1.4 Festwerte und Investitionen 
 
Die gemeindlichen Auszahlungen für die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens der Gemeinde sind 
wie bei einem Einzelansatz in der gemeindlichen Bilanz in der Finanzrechnung dem Bereich der Investitionstätig-
keit zuzuordnen. Hierdurch wird einerseits der Grundsatz gewahrt, dass die Beschaffung von Vermögensgegen-
ständen eine gemeindliche Investition ist. Andererseits bleibt es durch die gleichzeitige Erfassung von Aufwen-
dungen der Gemeinde als Abschreibungsersatz bei der erforderlichen Abbildung bzw. beim Nachweis des ge-
meindlichen Ressourcenverbrauchs im betreffenden Haushaltsjahr.  
 
In den Fällen, in denen die Vermögensgegenstände des gemeindlichen Sachanlagevermögens in einem Festwert 
zusammengefasst worden sind, ist daher zu beachten, dass auch die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen 
haushaltsmäßig Investitionen darstellen, denn sonst würde die Bilanzierungsmethode „Festwert“ entscheidend für 
die Kreditfähigkeit der Zahlungsleistungen der Gemeinde sein. Diese Sachlage bei der Gemeinde hat zur Folge, 
dass in der Finanzrechnung keine der Ergebnisrechnung entsprechende Zuordnung und Abbildung der erforderli-
chen Auszahlungen erfolgt.  
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1.1.5 Die Anpassung von Festwerten 
 
Eine Änderung des Festwertes kann erforderlich werden, weil sich etwas in der Zusammensetzung, in der Größe 
bzw. Menge der im Festwert zusammengefassten gemeindlichen Vermögensgegenstände ändert oder weil stark 
schwankende Preise oder Preisänderungen für die im Festwert zusammengefassten Gegenstände (Änderung 
des Wertes) vorliegen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten die absolute Wertobergrenze bei der Bewertung und Feststellung des in der gemeindlichen Bilanz anzuset-
zenden Festwertes darstellen. Der gebildete Festwert muss dann ggf. erhöht oder vermindert werden.  
 
Eine Erhöhung des Festwertes wird nur dann als notwendig angesehen, wenn eine dauerhafte, wertmäßige Ab-
weichung von mehr als 10% vom Wert des Festwertes vorliegt. Der bestehende Festwert ist dann so lange um 
die Anschaffungs- und Herstellungskosten der im Festwert zusammengefassten gemeindlichen Vermögensge-
genstände zu erhöhen, bis der neue Festwert erreicht ist. Soweit der Festwert dauerhaft niedriger ist als der bis-
herige Festwert, ist der Festwert anzupassen. Die Gemeinde muss dabei das Niederstwertprinzip beachten. In 
den Fällen, in denen eine Änderung des Festwertes wegen geringer Wertschwankungen jedoch nicht dauerhaft, 
muss der Festwert nicht angepasst werden.  
 
Bei Abgängen von Gegenständen, die in Festwerten zusammengefasst sind, ist der Festwert ggf. auch anzupas-
sen. Die Anpassung des Festwertes an die Veränderungen erfolgt dann durch eine entsprechende Zu- oder Ab-
schreibung jeweils zum Abschlussstichtag, die im Anhang darzustellen ist. Im Einzelfall kann eine Anpassung des 
Festwertes auch dazu führen, dass der Festwert nicht mehr fortbestehen kann und eine Rückkehr zur Einzeler-
fassung und Einzelbewertung der bisher darin zusammengefassten gemeindlichen Vermögensgegenstände 
erforderlich wird, wenn diese Vermögensgegenstände weiterhin von der Gemeinde genutzt werden sollen. 
 
 
1.1.6 Die Auflösung eines Festwertes 
 
Die Gemeinde kann unter Beachtung des Grundsatzes der Stetigkeit von einem für gemeindliche Vermögensge-
genstände gebildeten Festwert wieder zum Einzelansatz und zur üblichen Einzelbewertung der Vermögensge-
genstände wechseln. Ein solcher Wechsel kann z.B. notwendig werden, wenn sich die örtlichen Verhältnisse so 
verändert haben, dass eine Festbewertung von bestimmten gemeindlichen Vermögensgegenständen künftig 
nicht mehr in Betracht kommt. In einem solchen Fall werden die Vermögensgenstände des gemeindlichen Um-
laufvermögens vom Jahr des Wechsels an zum jeweiligen Abschlussstichtag im Rahmen der Inventur aufge-
nommen und bewertet.  
 
Die Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die in einem Festwert zusammengefasst 
worden sind, müssen im Jahr des Wechsels im Rahmen der Inventur körperlich aufgenommen und mit ihrem 
Buchwert und ihrer Restnutzungsdauer erfasst werden. Sie dürfen dabei jedoch nicht mit einem höheren Wert 
erfasst werden, als es ihrem bisherigen Festwertanteil entspricht. Diese Vermögensgegenstände sind dann ab 
dem Abschlussstichtag entsprechend ihrer noch möglichen Nutzung abzuschreiben. Die sonst vorzunehmenden 
Neuzugänge zu einem Festwert sind mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu aktivieren und über ihre 
Nutzungsdauer, ggf. auch sofort, abzuschreiben. 
 
 
1.2. Zu Satz 2 (Bestandsprüfungen bei Festwerten): 
 
1.2.1 Die regelmäßige körperliche Bestandsaufnahme 
 
Die Vorschrift enthält die Pflicht der Gemeinde, bei gebildeten und bilanzierten Festwerten in der Regel alle drei 
Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme im Rahmen der Inventur durchzuführen. Die Regel ermöglicht es der 
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Gemeinde, die von ihr gebildeten Festwerte mehrere Jahre ohne Überprüfung in ihrer gemeindlichen Bilanz an-
zusetzen. Die jährliche Inventur und die Jahresabschlussarbeiten der Gemeinde werden dadurch erleichtert und 
vereinfacht. Die Gemeinde kann im Rahmen ihres Jahresabschlusses prüfen, ob aufgrund der örtlichen Verhält-
nisse ggf. auch ein anderer Zeitraum für eine körperliche Bestandsaufnahme in Betracht kommen kann. Abhängig 
von den Gegebenheiten kann ein solcher Zeitraum ggf. kürzer oder länger sein.  
 
Ein Bedarf für einen kürzeren Zeitraum kann insbesondere dann entstehen, wenn zwischenzeitlich erhebliche 
Veränderungen der in einem Festwert zusammengefassten gemeindlichen Vermögensgegenstände eingetreten 
sind, die sich in bedeutender Weise auf die Größe, den Wert oder die Zusammensetzung des zusammengefass-
ten Bestandes auswirken. Entsprechend kann auch im Einzelfall eine Verlängerung des Überprüfungszeitraumes 
vertretbar sein, wenn sich z. B. die örtlichen Gegebenheiten nicht verändert haben. Die Entscheidung der Ge-
meinde über eine Verlängerung des Zeitraumes muss immer aus den tatsächlichen Verhältnissen heraus be-
gründet werden.  
 
Die gemeindliche Entscheidung kann nicht allein darauf gestützt werden, dass bei den Vermögensgegenständen 
der Gemeinde „nur“ alle fünf Jahre eine körperliche Inventur durchzuführen sei (vgl. § 28 Absatz 1 Satz 3 GemH-
VO NRW). Aus Wirtschaftlichkeitsgründen kann aber eine Angleichung des dreijährigen Überprüfungszeitraumes 
an den fünfjährigen Überprüfungszeitraum sinnvoll sein. Von der Gemeinde sind dann die haushaltsrechtlichen 
Vorgaben „in der Regel“ (beim Drei-Jahreszeitraum) und „mindestens“ (beim Fünf-Jahreszeitraum) sachgerecht 
auszulegen, um das Ziel, eine körperliche Bestandsaufnahme bei den gemeindlichen Vermögensgegenständen 
„nur“ zu einem Abschlussstichtag durchzuführen, zu erreichen.  
 
Am Ende des örtlichen festgelegten Zeitraumes muss immer eine körperliche Bestandsaufnahme durch die Ge-
meinde durchgeführt werden. Es muss dabei gewährleistet sein, dass durch Messgrößen die Entwicklung des 
Bestandes an gemeindlichen Vermögensgegenständen im Festwert nachvollziehbar wird. Die Bestandsaufnahme 
von gebildeten Festwerten ist auch ggf. darauf auszurichten oder davon abhängig, für welche Arten von gemeind-
lichen Vermögensgegenständen die Festwertbildung vorgenommen wurde. Sofern eine Festwertbildung durch die 
Gemeinde anhand von Schlüsselgrößen erfolgt ist, muss auch die Inventur bzw. die Bestandsaufnahme der in 
den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände darauf abgestellt werden.  
 
 
1.2.2 Die körperliche Inventur 
 
Die Vorschrift sieht vor, dass die Gemeinde vor der erstmaligen Bildung von Festwerten eine körperliche Inventur 
vornimmt. Diese Vorgabe ist geboten, denn es sollen nur dann gemeindliche Vermögensgegenstände in einem 
Festwert zusammengefasst werden, wenn erwartet werden kann, dass über einen längeren Zeitraum hinweg eine 
vorab definierte Gruppe von Vermögensgegenständen des Anlage- oder des Umlaufvermögens der Gemeinde in 
ihrem Wert, ihrer Zusammensetzung und Menge gleich bleibt. Die Nutzungsdauern der betroffenen Vermögens-
gegenstände dürfen dabei nicht erheblich voneinander abweichen. Diese Vorgaben haben u.a. auch zur Folge, 
dass für nicht abnutzbares Sachanlagevermögen und langlebige abnutzbare Sachanlagen eine Festwertbildung 
nicht vorgenommen werden darf. Die vorgeschriebene körperliche Inventur als Bestandsaufnahme soll das Vor-
liegen dieser Gegebenheiten nachvollziehbar belegen und dokumentieren. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Pauschaliertes Festwertverfahren für Aufwuchs): 
 
2.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Die Wertansätze für den Waldbestand in der gemeindlichen Bilanz sind gegenüber den sonstigen Vermögensge-
genständen der Gemeinde eine Besonderheit. Grundsätzlich ist auch hier vom Baumbestand auszugehen und 
dafür ein Gesamtwert anzusetzen. Wegen der waldspezifischen Faktoren, die dabei im Einzelnen zu berücksich-
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tigen wären, und der allgemeinen Einschätzung, dass die Wiederaufforstungskosten im Regelfall die untere 
Wertgrenze für den Bestandswert des Waldes bilden, wurde für die Waldbewertung eine Bewertungsvereinfa-
chung zugelassen. Für den Aufwuchs auf den forstwirtschaftlichen Flächen kann daher eine Bewertung zu einem 
Festwert vorgenommen werden. Diese Vorgehensweise begründet sich u.a. nach dem Grundsatz der Nachhal-
tigkeit, der u.a. auch dem Schutz des gemeindlichen Waldbestandes dient. Es werden deshalb Hiebsätze nur im 
Rahmen des Nachwuchses zugelassen. Für die Bewertung von forstwirtschaftlichen Flächen und Wald stehen 
der Gemeinde zwei alternative Verfahren zur Verfügung. 
 
 
2.2 Die Waldbewertungsrichtlinien 
 
Für die Bewertung von Wald bestehen bundesrechtliche Waldbewertungsrichtlinien in der Fassung vom 12. Juli 
2000 (vgl. BAnz. Nr. 168a vom 6. September 2000). Die Richtlinien werden zur Bewertung von Waldflächen, 
Baugruppen und Einzelbäumen genutzt. Als Waldflächen gelten danach alle mit Forstpflanzen bestockten Grund-
flächen, einschließlich der kahlgeschlagenen und verlichteten Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und 
Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze sowie weitere mit Waldflächen 
verbundene und ihnen dienende Grundflächen. In diesem Zusammenhang ist auch der Wert des Waldbodens zu 
bestimmen. Es muss dabei geprüft und festgehalten werden, ob der Wald ordnungsgemäß und sachgerecht 
bewirtschaftet worden ist.  
 
Die Gemeinde kann mittels des Forsteinrichtungswerks eine detailgetreue Bewertung des Wald- und Forstvermö-
gens vornehmen. Sie muss dabei durch eine Waldinventur z. B. den Standort und die Waldfläche, den Holzbe-
stand und dessen Zustand, aber auch Beschränkungen durch Sondernutzungen sowie Wege und Straßen erfas-
sen. Das Forsteinrichtungswerk stellt dabei die Gesamtheit aller Schriften und Karten dar, in denen die Ergebnis-
se einer Forsteinrichtung hinsichtlich Zustandserfassung und Planung niedergelegt sind. Es ist ein umfassendes 
Bestandsverzeichnis, untergliedert nach vielen forstwirtschaftlichen Merkmalen. Die Waldbewertungsrichtlinien 
auf der Grundlage des Forsteinrichtungswerks ermöglichen als Ergebnis ein präzises Gutachten im Rahmen 
eines Erwerbs bzw. der Veräußerung einer Waldfläche. Der Nachteil besteht darin, dass der immense Detaillie-
rungsgrad erhebliche Aufwendungen beim Bewertungsverfahren verursacht.  
  
 
2.3 Das pauschalierte Festwertverfahren 
 
In Anlehnung an die Waldbewertungsrichtlinien und auf der Grundlage des Forsteinrichtungswerkes kann die 
Bewertung des Gemeindewaldes in vereinfachter Form auf der Grundlage des Durchschnittsalters je Baumarten-
gruppe erfolgen. Die Anwendung der Ertragstabellen der Waldbewertungsrichtlinien ist nicht möglich, weil auf-
grund des Durchschnittsalters der jeweiligen Baumarten der durchschnittliche Alterswert unter dem Altersbeginn 
der Ertragsalterstabellen liegen wird. Daher ist es erforderlich, eine Umrechnung anhand des Brusthöhendurch-
messers vorzunehmen. Der Brusthöhendurchmesser wird mittels Hilfstafeln für die Forsteinrichtung aus dem Alter 
und der Ertragsklasse abgeleitet.  
 
Das aufstehende Holz wird auf der Grundlage seines Abtriebswertes bewertet. Dieser ist der Zerschlagungswert 
nach der Waldbewertungsrichtlinie im Land Nordrhein-Westfalen. Beim Abtriebswert ist der reine Tafelwert für 
Holz unterstellt. Gegebenenfalls wertmindernde Faktoren, z. B. kriegsbedingte Metallhaltigkeit durch Bomben-
splitter in Althölzern, werden nicht berücksichtigt. Somit wird den Besonderheiten der Waldbewirtschaftung Rech-
nung getragen. Das Forsteinrichtungswerk stellt dabei ein umfassendes Bestandsverzeichnis des Aufwuchses 
dar und kann daher als Grundlage für die Wertermittlung dienen.  
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3. Zu Absatz 3 (Gruppenbewertung): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Voraussetzungen für die Gruppenbewertung): 
 
3.1.1 Allgemeine Bedingungen 
 
Diese Vorschrift lässt als weitere Vereinfachung der Bewertung von gemeindlichen Vermögensgegenständen die 
Gruppenbewertung zu. Diese Bewertungsmöglichkeit kommt für gleichartige Vermögensgegenstände des Vor-
ratsvermögens sowie für andere bewegliche Vermögensgegenstände in Betracht, wenn sie annähernd gleichwer-
tig sind. Bei der Gruppenbewertung von Vermögensgegenständen des Vorratsvermögens ist zudem das Nie-
derstwertprinzip zu beachten (vgl. § 35 Absatz 7 GemHVO NRW). Für die gemeindliche Gruppenbewertung gel-
ten folgende Bedingungen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bedingungen bei der Gruppenbewertung 

 
 
- Es muss sich um gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens handeln. 
 
 
- Oder es muss sich um andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermö-

gensgegenstände handeln. 
 

 
-      Gleichartig bedeutet 

- Zugehörigkeit zu einer Warengattung, 
- gleiche Verwendbarkeit, 
- Funktionsgleichheit, 
- keine wesentlichen Wertunterschiede (max. 20%). 

 
Abbildung 481 „Die Bedingungen bei der Gruppenbewertung“ 

 
Die Bildung eines Gruppenwertes für bewegliches, abnutzbares Anlagevermögen kann ggf. fast so aufwändig 
sein wie eine Einzelerfassung und eine Einzelbewertung. Für steuerliche Zwecke sind z. B. die Voraussetzungen 
zur Bildung eines Gruppenwertes in den Einkommensteuerrichtlinien konkretisiert worden. Danach können Ge-
genstände der gleichen Art des beweglichen Anlagevermögens unter der Angabe der Stückzahl jeweils zu einer 
Gruppe in einem Bestandsverzeichnis zusammengefasst werden, wenn sie in demselben Wirtschaftsjahr ange-
schafft wurden, die gleichen Nutzungsdauern und gleichen Anschaffungskosten haben und nach der gleichen 
Methode abgeschrieben werden (R 31 Absatz 2 Satz 3 EStR). 
 
 
3.1.2 Die Kriterien „Gleichartigkeit“ und „annähernde Gleichwertigkeit“ 
 
3.1.2.1 Das Kriterium „Gleichartigkeit“ 
 
Bei Vermögensgegenständen des gemeindlichen Vorratsvermögens darf von der Gemeinde die Gruppenbewer-
tung durchgeführt werden. Eine Voraussetzung dabei ist die Erfüllung des Kriteriums „Gleichartigkeit“. Das Vor-
liegen dieses Merkmals ist gegeben, wenn eine Gleichheit in der Verwendbarkeit oder Funktion (Funktionsgleich-
heit) und keine wesentlichen Qualitätsunterschiede bestehen. Die Gleichwertigkeit bedeutet, dass die Zugehörig-
keit zu einer Warengattung, die gleiche Verwendbarkeit oder eine Funktionsgleichheit gegeben sein muss und 
keine wesentlichen Wertunterschiede bestehen (max. 20%). Es muss sich dabei aber nicht um gleiche gemeindli-
che Vermögensgegenstände handeln. Eine annähernde Preisgleichheit oder eine Zugehörigkeit zur gleichen 
Warengattung ist dabei nicht zwingend. 
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3.1.2.2 Das Kriterium „annähernde Gleichwertigkeit“ 
 
Bei annähernd gleichwertigen beweglichen Vermögensgegenständen der Gemeinde darf von der Gemeinde 
ebenfalls die Gruppenbewertung durchgeführt werden. Das Kriterium „Annähernde Gleichwertigkeit“ als alternati-
ves Merkmal zur Gleichartigkeit ist bei anderen Vermögensgegenständen gegeben, wenn z. B. die Preise der in 
der Gruppenbewertung zusammengefassten Vermögensgegenstände nicht wesentlich voneinander abweichen. 
Hierbei wird ein Spielraum von 20 v.H. zwischen höchsten und niedrigsten Preis bei geringem Wert der einzelnen 
Vermögensgegenstände in der Gruppe noch als vertretbar angesehen.  
 
Der generelle Maßstab muss jedoch sein, dass der Bilanzwert der Gruppenbewertung nicht wesentlich höher 
oder niedriger sein darf, als sich bei einer Bewertung zu Einzelpreisen ergeben würde. Außerdem müssen die 
Preise zeitlich miteinander verglichen werden können, also auf den gleichen Zeitpunkt (Stichtag) bezogen sein. 
Die Voraussetzungen der annähernden Gleichwertigkeit besagen weiter, dass nicht nur gleichartige Vermögens-
gegenstände zusammengefasst werden können. Die Gruppenbewertung setzt auch bei ungleichen Vermögens-
gegenständen weitere gemeinsame Merkmale außer dem annähernd gleichen Preise voraus (z. B. gleiche Arten 
von Vermögensgegenständen (gleiches Sortiment).  
 
 
3.1.3 Die Ermittlung des Gruppenwertes 
 
In den Fällen einer Gruppenbewertung ist der Gruppenwert als durchschnittliche Anschaffungskosten in jedem 
Jahr neu zu berechnen. Es erfolgt aber keine planmäßige Abschreibung des Gruppenwertes selbst. Allerdings 
sind bei der jährlichen Ermittlung dieses Wertes die Wertminderungen (Abschreibungen), die durch die Abnut-
zung der im Gruppenwert enthaltenen Vermögensgegenstände entstehen, zu berücksichtigen. Es bietet sich 
dafür eine Nebenrechnung an, in der die Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. der Wert in der Eröff-
nungsbilanz über die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear verteilt werden.  
 
In den Fällen, in denen jedoch der Gruppenwert aus vielen gemeindlichen Vermögensgegenständen besteht, ist 
dieses Verfahren entsprechend aufwändig. Daher kann es für die Gemeinde aus Wirtschaftlichkeitsgründen zu-
lässig sein, eine gemeinsame Nutzungsdauer für alle Vermögensgegenstände einer Gruppenbewertung festzule-
gen. Diese Vorgehensweise darf nicht dazu führen, dass die Darstellung der Vermögens- und Ertragslage der 
Gemeinde verfälscht wird. 
 
 
3.1.4 Die Ermittlung eines Durchschnittswertes 
 
Bei einer Gruppenbewertung ist für die in die Gruppe einbezogenen Vermögensgegenstände ein gewogener 
Durchschnittswert zu ermitteln, der in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist. Die Durchschnittsmethode wird 
als GoB angesehen und kann zur Festlegung der Anschaffungskosten von Gegenständen genutzt werden, die 
innerhalb eines Haushaltsjahres angeschafft werden. Diese Berechnungsmethode ist insbesondere dann geeig-
net, wenn innerhalb des Haushaltsjahres der Gemeinde schwankende Preise für die zu beschaffenden Wirt-
schaftsgüter bestehen.  
 
Der Durchschnittswert wird dabei auf der Basis eines Durchschnittspreises (durchschnittliche Anschaffungskos-
ten) nach der gewogenen Durchschnittsmethode ermittelt. Darin werden Anfangsbestand und die Zugänge im 
Haushaltsjahr einbezogen und die zu unterschiedlichen Preisen erworbene Zahl der Wirtschaftsgüter gewichtet. 
Diese Wertermittlung kann noch dadurch verfeinert werden, dass sie nach jedem Zugang durchgeführt wird (glei-
tende Durchschnittswerte). Die Genauigkeit der Bewertung kann dadurch noch erhöht werden. 
 
Die Ermittlung des Durchschnittspreises (durchschnittliche Anschaffungskosten) kann auf der Basis gewogener 
Mittelwerte erfolgen. Dazu wird aus dem Anfangsbestand und den Zugängen während des Geschäftsjahres ein 
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Durchschnittswert berechnet, wobei die einzelnen Anschaffungskosten pro Stück mit der jeweiligen Menge ge-
wichtet werden. Die Summe der Einstandspreise dividiert durch die aufaddierten Mengeneinheiten ergibt den 
gewogenen Durchschnittspreis, mit dem dann der Endbestand und die Abgänge einer Materialart zu bewerten 
sind. Die gewogene Durchschnittsmethode lässt sich dadurch verfeinern, dass gleitende Durchschnittswerte 
berechnet werden. Dies bedeutet, dass nach jedem Materialzugang ein neuer Durchschnittswert ermittelt wird. 
Diese Methode kommt gegenüber dem gewogenen Durchschnitt den tatsächlichen Anschaffungskosten näher. 
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Gruppenbewertung und Rückstellungen): 
 
Nach der Vorschrift können Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden und Garantien, die 
gleichartige oder annähernd gleichwertige Sachverhalte darstellen, jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst 
und mit dem gewogenen Durchschnittswert in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden. Die ausdrückliche 
Benennung der möglichen Rückstellungsarten stellt dabei eine Beschränkung auf diese gemeindlichen Rückstel-
lungen dar. Es wird dazu davon ausgegangen, dass bei den benannten Rückstellungsarten eine annähernde 
Gleichwertigkeit der Risikoarten besteht.  
 
Bei diesen Gegebenheiten bedarf es dann keine Einzelfallprüfung durch die Gemeinde mehr, ob die Kriterien 
„gleichartig“ oder „annähernd gleichwertig“ auch vor Ort vorliegen, damit eine Gruppenbewertung zulässig ist. Bei 
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub kann z.B. die Zahl der am Abschlussstichtag noch offenen Urlaubs-
tage und bei Überstunden die Zahl der „Vorarbeitstage“ als Maßstab dienen. Bei einer Gruppenbewertung für 
Garantien können z. B. die restlichen Garantiezeiträume zur Gruppenbewertung herangezogen werden.  
  
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 35 
Abschreibungen 

 
(1) 1Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. 2Die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand vo-
raussichtlich genutzt wird. 3Die degressive Abschreibung oder die Leistungsabschreibung können dann ange-
wandt werden, wenn dies dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch besser entspricht.  
 
(2) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den 
Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer 
Abnutzung unterliegen, können unmittelbar als Aufwand verbucht werden.    
 
(3) 1Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist die 
vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Gemeinden zu Grunde zu legen. 2Innerhalb 
des dort vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestim-
mung der jeweiligen Nutzungsdauer so vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Ab-
schreibungen gewährleistet wird. 3Eine Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögens-
gegenstände (Abschreibungstabelle) sowie ihre nachträglichen Änderungen sind der Aufsichtsbehörde auf Anfor-
derung vorzulegen.    
 
(4) 1Wird durch Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens eine Verlängerung seiner 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht, ist die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen. 2Entsprechend ist zu 
verfahren, wenn in Folge einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Verkürzung eintritt. 
 
(5) 1Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermö-
gensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der 
diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist. 2Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen 
auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen werden. 3Außerplanmäßige Ab-
schreibungen sind im Anhang zu erläutern. 
 
(6) 1Bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung von Grund und Boden durch die Anschaffung oder Her-
stellung von Infrastrukturvermögen können außerplanmäßige Abschreibungen bis zur Inbetriebnahme der Ver-
mögensgegenstände linear auf den Zeitraum verteilt werden, in dem die Vermögensgegenstände angeschafft 
oder hergestellt werden. 2Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(7) Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem 
niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt.    
 
(8) 1Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine Wertminderung eines Vermö-
gensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der Abschreibung im Umfang 
der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, 
zuzuschreiben. 2Zuschreibungen sind im Anhang zu erläutern. 
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Erläuterungen zu § 35: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Inhalte und Zwecke von Abschreibungen 
 
1.1 Die Ursachen für Wertminderungen des Vermögens 
 
Die Gemeinde nutzt zu ihrer örtlichen Aufgabenerfüllung eine Vielzahl unterschiedlichster Vermögensgegenstän-
de und Wirtschaftsgüter, bei denen die Anschaffung oder Herstellung nur einen zahlungswirksamen Vorgang 
darstellt, der in der gemeindlichen Finanzrechnung zu erfassen ist. Erst durch den Gebrauch oder die Nutzung 
dieser Vermögensgegenstände wird deren Wert grundsätzlich gemindert und es entsteht ein Ressourcenver-
brauch, der in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen ist. Die Wertminderungen aus der Nutzung der 
gemeindlichen Vermögensgegenstände können dabei aus unterschiedlichen Gegebenheiten heraus verursacht 
werden. Die Wertminderung eines Vermögensgegenstandes kann dabei technisch, wirtschaftlich oder zeitlich 
bedingt sein. Sie kann aber auch durch sonstige außergewöhnliche Ereignisse hervorgerufen werden. Die mögli-
chen Ursachen werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 482 „Die Ursachen für Wertminderungen des Vermögens“ 
 
Ein Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens führt wirtschaftlich betrachtet zu Aufwendungen für die Ge-
meinde, die als „Abschreibungen“ bezeichnet werden. Diese Aufwendungen sind über die gesamte Nutzungs-
dauer eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes zu erfassen. Der haushaltsjahrbezogene Anteil ist unter der 
gesonderten Haushaltsposition „Bilanzielle Abschreibungen“ in der Ergebnisrechnung der Gemeinde zu erfassen 
(vgl. §§ 2 und 38 GemHVO NRW).  
 
 
1.2 Der Begriff „Abschreibungen“ 
 
Durch den regelmäßigen Gebrauch von gemeindlichen Vermögensgegenständen im Rahmen der Aufgabenerfül-
lung der Gemeinde wird deren Wert gemindert. Entsprechend gilt für den Jahresabschluss der Gemeinde, dass 
die in der Bilanz auszuweisenden Wertansätze der gemeindlichen Vermögensgegenstände höchstens mit den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibun-
gen, anzusetzen sind. Die Gemeinde muss daher Abschreibungen vornehmen, um den aktuellen Wert ihrer Ver-
mögensgegenstände in der Bilanz zum Abschlussstichtag anzusetzen.  
 
Unter dem Begriff „Abschreibungen“ wird dabei der Betrag verstanden, der bei den Vermögensgegenständen der 
Gemeinde die eingetretene Wertminderung umfasst. Er entsteht i.d.R. dadurch, dass die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes über seine Nutzungsdauer verteilt werden, 
wenn dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist. In jedem Haushaltsjahr entstehen deshalb Abschreibungen als Auf-
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wendungen für die Gemeinde, sodass auch der Ressourcenverbrauch aus der Nutzung des gemeindlichen Ver-
mögens offen gelegt wird.  
 
 
1.3 Die Erfassung der Abschreibungen 
 
1.3.1 Die Erfassung in der Ergebnisrechnung 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, im Rahmen ihrer jährlichen Haushaltswirtschaft die Wertminderungen des ge-
meindlichen Vermögens als Ressourcenverbrauch produktorientiert und periodengerecht zu erfassen. Ein solcher 
Ressourcenverbrauch entsteht durch den Gebrauch von abnutzbaren gemeindlichen Vermögensgegenständen 
und eingetretene Wertminderungen von nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen. Es bedarf daher der Erfas-
sung der daraus entstehenden Abschreibungen im Haushaltsjahr, denn diese zeigen den gemeindlichen Res-
sourcenverbrauch aus der Nutzung der Vermögensgegenstände im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfül-
lung zutreffend auf.  
 
Die jahresbezogenen Abschreibungen sind in der Ergebnisrechnung der Gemeinde als Aufwendungen vollständig 
und periodengerecht unter der Haushaltsposition „Bilanzielle Abschreibungen“ zu erfassen (vgl. § 2 i.V.m. 38 
GemHVO NRW). Diese Erfassung trägt zur Aussagekraft der gemeindlichen Ergebnisrechnung bei und dient 
dazu, im Jahresabschluss der Gemeinde stichtagsbezogen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Ertragslage der Gemeinde zu erreichen. Die Erfassung dient daher auch dem haushaltswirtschaftlichen 
Ziel, die gemeindlichen Aufwendungen verursachungsgerecht zu tragen und nicht in die Zukunft zu verschieben.  
 
 
1.3.2 Die Erfassung in der Bilanz 
 
Im Jahresabschluss der Gemeinde dürfen die Vermögensgegenstände wertmäßig mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen angesetzt werden 
(vgl. § 91 Absatz 2 Nummer 1 GO NRW). Die Gemeinde muss daher, bezogen auf den jeweiligen Abschluss-
stichtag, bei ihren Vermögensgegenständen daher Abschreibungen vornehmen, um diese mit dem aktuellen 
(Buch-) Wert in ihrer Bilanz anzusetzen. Entsprechend der zeitlich begrenzten Nutzung bzw. der Inanspruchnah-
me der in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Vermögensgegenstände im Rahmen der gemeindlichen Aufga-
benerfüllung werden deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten regelmäßig über die von der Gemeinde fest-
gesetzte Nutzungsdauer periodengerecht verteilt.  
 
In der Bilanz im Jahresabschluss der Gemeinde ist daher jeweils der aktuelle Wert der gemeindlichen Vermö-
gensgegenstände anzusetzen. Der Wertansatz der Vermögensgegenstände in der Bilanz des Vorjahres ist daher 
zum jeweiligen Abschlussstichtag i.d.R. anzupassen. Die von der Gemeinde für jedes Haushaltsjahr ermittelten 
Wertminderungen ihrer Vermögensgegenstände bzw. Abschreibungen führen dann zu den aktuellen Buchwerten 
als bilanziellen Wertansatz. Die Anpassung der Wertansätze in der gemeindlichen Bilanz durch die Gemeinde 
trägt dazu bei, die Aussagekraft der gemeindlichen Bilanz zu erhalten sowie ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögenslage der Gemeinde im jeweiligen Jahresabschluss zu erreichen.  
 
 
2. Die Abschreibungsarten 
 
2.1 Allgemeine Bedingungen  
 
Die Abschreibungen als Wertminderungen von gemeindlichen Vermögensgegenständen müssen von der Ge-
meinde unter Beachtung verschiedener Bedingungen vorgenommen werden. Für die Gemeinde sind dafür z. B. 
die Abschreibungsarten in der Vorschrift festgelegt worden. Die haushaltsrechtlich zugelassenen Abschreibungs-
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arten bauen auf dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Abschreibungen auf, der verlangt, dass ein gemeindlicher 
Vermögensgegenstand in seiner Sachgesamtheit abzuschreiben ist und stehen mit den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung in Einklang. Es ist daher nicht zulässig, die Teile oder Komponenten eines gemeindlichen 
Vermögensgegenstandes nach unterschiedlichen Abschreibungsarten abzuschreiben, wenn dieser nur in seiner 
Gesamtheit für die gemeindliche Aufgabenerfüllung nutzbar ist. Die Gemeinde muss deshalb sorgfältig sowohl die 
mögliche Nutzungsdauer eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes als auch dessen Werteverzehr ermitteln, 
damit nicht eine unvertretbare Differenz zwischen dem in der Anlagebuchhaltung geführten und in der gemeindli-
chen Bilanz angesetzten Buchwert und dem tatsächlichen Wert des Vermögensgegenstandes entstehen kann.  
 
In diesem Zusammenhang ist außerdem zu beachten, dass die bei gemeindlichen Vermögensgegenständen 
entstehenden Abschreibungen in der Ergebnisrechnung der Gemeinde unter der Haushaltsposition „Bilanzielle 
Abschreibungen“ als ordentliche Aufwendungen zu erfassen sind. Nur bei besonders seltenen örtlichen Ereignis-
sen kann ggf. eine Klassifizierung solcher Aufwendungen als außerordentliche Aufwendungen sachlich notwendig 
werden, soweit die einschlägigen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Aus der Nutzung bzw. Verwendung sowie 
aus der Art des Vermögensgegenstandes durch die Gemeinde ergibt sich i.d.R., ob die gemeindlichen Abschrei-
bungen als planmäßige oder außerplanmäßige Abschreibungen anzusehen sind. 
 
 
2.2 Die Abschreibungen nach Vermögensarten  
 
Bei allen gemeindlichen Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde genutzt 
werden, können durch deren Gebrauch Wertminderungen entstehen bzw. Abschreibungen zu erfassen sein. 
Hinsichtlich des Umgangs mit den eingetretenen Wertminderungen ist jedoch danach zu unterscheiden, ob die 
Nutzung eines Vermögensgegenstandes zeitlich begrenzt ist oder nicht. Bei vielen gemeindlichen Vermögensge-
genständen können die technischen oder wirtschaftlichen Bedingungen im Rahmen der Nutzung durch die Ge-
meinde zu Verschleiß und damit zu ständigen Wertminderungen führen. Bei den anderen Vermögensgegenstän-
den treten i.d.R. aufgrund besonderer Ereignisse nur im Einzelfall bzw. oftmals nur einmalig Wertveränderungen 
auf und nicht allein aufgrund der Nutzung durch die Gemeinde. Die gemeindlichen Vermögensgegenstände kön-
nen daher wie folgt nach den Abschreibungen unterschieden werden (vgl. Abbildung).  
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Abbildung 483 „Die Abschreibungen nach dem gemeindlichen Haushalt“ 

 
Die Unterscheidung bei den Abschreibungen für die aufgezeigten Vermögensarten bei der Gemeinde muss je-
doch nicht zu einer vergleichbaren Untergliederung der Haushaltsposition in der gemeindlichen Ergebnisrech-
nung und des Bilanzpostens in der Bilanz der Gemeinde führen. Bei der Erfassung der Abschreibungen muss 
auch nicht zwischen den abnutzbaren und den nicht abnutzbaren gemeindlichen Vermögensgegenständen unter-
schieden werden. Eine örtliche Abgrenzung könnte ggf. im Anhang im Jahresabschluss sachgerecht sein, soweit 
bei den Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses ein Informationsbedarf über solche gemeindlichen 
Sachverhalte festgestellt wurde (vgl. § 44 GemHVO NRW). 
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2.3 Die planmäßigen Abschreibungen 
 
Die zeitliche Begrenzung der Nutzungsdauer von gemeindlichen Vermögensgegenständen und die gleichmäßige 
Verteilung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten in diesem Zeitraum führen zu einer langfristigen Stetigkeit, 
sodass die daraus entstehenden Wertminderungen von gemeindlichen Vermögensgegenständen i.d.R. planmä-
ßig erfolgen. Die Wertminderungen, die bei gemeindlichen abnutzbaren Vermögensgegenständen in dieser Form 
entstehen, werden daher als planmäßige Abschreibungen bezeichnet. Deren jahresbezogener Umfang wird 
durch die gleichmäßige Verteilung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten des betreffenden Vermögensge-
genstandes auf die voraussichtliche Nutzungszeit und damit auf die künftigen Haushaltsjahre bestimmt. 
 
Die Abschreibung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes erfordert bei der Gemeinde, die konkreten 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstandes zu kennen, 
die voraussichtliche Nutzungsdauer in Jahren zu ermitteln, die Methode der Verteilung der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer festzulegen, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme bzw. der Verfügbarkeit 
des gemeindlichen Vermögensgegenstandes zu bestimmen sowie den künftigen Zeitpunkt, ab dem der Vermö-
gensgegenstand voraussichtlich nicht mehr für die gemeindliche Aufgabenerfüllung eingesetzt wird. Die Bestand-
teile der planmäßigen Abschreibung werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 484 „Die Bestandteile der planmäßigen Abschreibung“ 

 
Die planmäßigen Abschreibungen aus der Nutzung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes sind als Auf-
wendungen der Gemeinde in der jährlichen Ergebnisrechnung nachzuweisen (vgl. § 38 GemHVO NRW). Die 
beim Zugang eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes nicht ergebniswirksam gewordenen, sondern bilan-
zierten Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dadurch jährlich um den „Wertminderungsbetrag“ redu-
ziert. Sie bleiben deshalb auf Dauer nicht mit ihrem historischen Wert in der gemeindlichen Bilanz angesetzt, 
sondern der Wertansatz wird jährlich zum Abschlussstichtag an die fortgeführten Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten angepasst. Eine solche regelmäßige Wertanpassung ist jedoch nicht bei den gemeindlichen Vermö-
gensgegenständen vorzunehmen, die keiner regelmäßigen Abnutzung unterliegen und die deshalb als nicht ab-
nutzbare Vermögensgegenstände bezeichnet werden, z. B. Grundstücke, Finanzanlagen. Gleichwohl können 
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auch bei solchen Vermögensgegenständen durch besondere örtliche Ereignisse Wertminderungen entstehen, die 
dann haushaltsmäßig außerplanmäßige Abschreibungen darstellen. 
 
 
2.4 Die außerplanmäßigen Abschreibungen 
 
Bei den gemeindlichen Vermögensgegenständen können durch besondere Ereignisse erhebliche Wertminderun-
gen entstehen, die zu führen. Die Wertminderungen bestehen, wenn am Abschlussstichtag der Wert eines ge-
meindlichen Vermögensgegenstandes aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen niedriger ist als der Buch-
wert, der in der gemeindlichen Bilanz angesetzt ist. Eine Wertminderung kann z.  B. bestehen, wenn ein gemeind-
licher Vermögensgegenstand beschädigt worden ist und dieses Ereignis dazu führt, dass der Wert des gemeind-
lichen Vermögensgegenstandes voraussichtlich in einem großen Teil der noch bestehenden Restnutzungsdauer, 
etwa mindestens die Hälfte der Zeit, unter seinen (fortgeführten) Anschaffungs- und Herstellungskosten (Buch-
wert) liegen wird.  
 
Die besonderen Ereignisse können deshalb Wertminderungen beim gesamten gemeindlichen Anlagevermögen 
auslösen, unabhängig davon, ob die gemeindlichen Vermögensgegenstände abnutzbar oder nicht abnutzbar 
sind. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen gehen außergewöhnliche (erhebliche) Wertminderungen über 
die jährlichen (planmäßigen) Wertminderungen hinaus. Durch die besonderen Ereignisse können aber auch 
Wertminderungen bei den nicht abnutzbaren gemeindlichen Vermögensgegenständen verursacht werden. In 
allen Fällen der Wertminderung von gemeindlichen Vermögensgegenständen ist von der Gemeinde deren Grö-
ßenordnung im Rahmen eines Vergleichs des Niederstwertes des betreffenden Vermögensgegenstandes mit 
dem Buchwert zu ermitteln.  
 
Bei den besonderen Ereignissen ist zudem immer zu entscheiden, ob dadurch eine vorübergehende oder eine 
dauernde Wertminderung bei einem gemeindlichen Vermögensgegenstand ausgelöst worden ist. Eine Wertmin-
derung von gemeindlichen Vermögensgegenständen kann dabei so dauerhaft sein, dass deswegen zusätzliche 
Abschreibungen zulasten der Gemeinde in Form von außerplanmäßigen Abschreibungen bei den betreffenden 
Vermögensgegenständen vorzunehmen sind. Deren Umfang wird im Rahmen des o.a. Vergleichs ermittelt. In 
solchen Fällen muss auch ein bilanzierter Sonderposten, der dem betreffenden Vermögensgegenstand zugeord-
net worden ist, entsprechend angepasst bzw. aufgelöst werden. Die außerplanmäßigen Abschreibungen und der 
Auflösungsbetrag sind dann in der ermittelten Höhe in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen.  
 
Bei den Finanzanlagen der Gemeinde ist die Vornahme von außerplanmäßigen Abschreibungen in das pflicht-
gemäße Ermessen der Gemeinde gestellt. Dieses gemeindliche Vermögen ist zum Abschlussstichtag mit dem 
beizulegenden Wert in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Bei den gemeindlichen Vermögensgegenständen 
des Umlaufvermögens können ebenfalls außerplanmäßige Abschreibungen erforderlich werden. Sie sind vorzu-
nehmen, um die gemeindlichen Vermögensgegenstände mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus 
einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt.  
 
In Ausnahmefällen können besondere Ereignisse auch als ungewöhnliche Ereignisse auftreten, die auf seltenen 
und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte 
Unglücke. Sie führen zu herausragenden Wertminderungen bei den betroffenen gemeindlichen Vermögensge-
genständen. Bei einem solchen örtlich zu betrachtenden Ereignis von außergewöhnlicher Natur sind die Aufwen-
dungen daraus weder als planmäßige noch als außerplanmäßige Aufwendungen zu bezeichnen, sondern stellen 
außerordentliche Aufwendungen für die Gemeinde dar. Diese Aufwendungen sind in der gemeindlichen Ergebnis-
rechnung unter der dafür vorgesehen Haushaltsposition zu erfassen. 
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2.5 Besonderheiten bei den Abschreibungen  
 
Bei einzelnen Arten von gemeindlichen Vermögensgegenständen, die in ihrer Gesamtheit bzw. als Einheit bilan-
ziert werden, kann die Besonderheit bestehen, dass solche Vermögensgegenstände nur in Teilen bzw. nur in 
einem eingeschränkten Umfang abnutzbar sind, z. B. die bebauten Grundstücke der Gemeinde. Bei solchen 
gemeindlichen Vermögensgegenständen unterliegen regelmäßig nur die Gebäude und die Anlagen einer regel-
mäßigen Wertminderung und nicht der Grund und Boden. Nur aus Nutzung der Gebäude entstehen daher plan-
mäßige Abschreibungen, während beim Grund und Boden zu negativen Wertveränderungen kommen muss, um 
die Vornahme einer (außerplanmäßigen) Abschreibung in der Ergebnisrechnung durch die Gemeinde auszulö-
sen.  
 
Die Gemeinde muss deshalb mindestens im Rahmen ihrer gemeindlichen Buchführung bzw. Anlagenbuchhaltung 
bei den betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenständen eine Trennung zwischen den abnutzbaren und 
den nicht abnutzbaren Teilen solcher Vermögensgegenstände vornehmen. Dadurch kann sie dann die bei den 
abnutzbaren Teilen jährlich entstehenden planmäßigen Wertminderungen zutreffend in der gemeindlichen Anla-
genbuchhaltung und in der Ergebnisrechnung unter der Haushaltsposition „Bilanzielle Abschreibungen“ erfassen.  
 
 
3. Die Abschreibungsmethoden 
 
3.1 Die Anwendungsvorgaben 
 
Die Erfassung der Abschreibungen als gemeindlicher Ressourcenverbrauch erfordert von der Gemeinde, sinnvol-
le und sachgerechte Verfahren für die Verteilung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines gemeindlichen 
Vermögensgegenstandes auf seine Nutzungszeit festzulegen. Solche Verfahren dienen dazu, den Gegebenhei-
ten der Gemeinde entsprechend die aus der Nutzung von Vermögensgegenständen entstehenden Wertminde-
rungen und damit den Ressourcenverbrauch, möglichst zutreffend und jahresbezogen zu ermitteln. Für die Ver-
teilung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes auf seine 
Nutzungsdauer stehen verschiedene betriebswirtschaftliche Methoden zur Verfügung.  
 
Es kommen dabei für die Gemeinde die Abschreibungsmethoden in Betracht, die unter der Berücksichtigung der 
Art und der Funktion der gemeindlichen Vermögensgegenstände den Ablauf der Nutzung in der zeitlich begrenz-
ten Nutzungsdauer am besten erfassen und abbilden können. Sie müssen zudem mit den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung in Einklang stehen. Für die Gemeinde sind daher die zulässigen Abschreibungsme-
thoden haushaltsrechtlich festgelegt worden. Die auf die Nutzung der gemeindlichen Vermögensgegenstände 
bezogene Abschreibungsmethode soll dabei im Einzelnen von der Gemeinde möglichst so gewählt werden, dass 
i.d.R. außerplanmäßige Abschreibungen nicht erforderlich werden. 
 
 
3.2 Die zulässigen Abschreibungsmethoden 
 
Die Gemeinde hat mehrere Abschreibungsmethoden zur Verfügung, um bei ihren abnutzbaren Vermögensge-
genständen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die zeitlich begrenzte Nutzungsdauer zu verteilen. 
Dadurch soll erreicht werden, dass einerseits die Abschreibungsmethode bei den vorliegenden wirtschaftlichen 
Gegebenheiten der Gemeinde sachgerecht ist. Andererseits soll gewährleistet werden, dass die von der Gemein-
de angewandte Methode zu einer sinnvollen Verteilung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die vo-
raussichtliche Nutzungsdauer führt und willkürfrei ist.  
 
Die Gemeinde soll bei den abnutzbaren gemeindlichen Vermögensgegenständen regelmäßig die lineare Ab-
schreibungsmethode anwenden, auch wenn ggf. der Buchwert zum Ende der Nutzungsdauer wegen eines mögli-
chen höheren Verschleißes und eines technisch veralteten Zustandes vielfach nicht mehr den tatsächlichen Wert 
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abbildet. Sie soll eine andere Methode als die lineare Abschreibungsmethode möglichst nur dann wählen, wenn 
die andere Methode besser der Erfassung des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs vor Ort entspricht. Für die 
Ermittlung der gemeindlichen Abschreibungen durch die Gemeinde kommen nachfolgend aufgezeigte Abschrei-
bungsmethoden in Betracht, die haushaltsrechtlich als zulässige Abschreibungsmethoden festgelegt worden sind 
(vgl. Abbildung).  
 

 
Die zulässigen Abschreibungsmethoden 

 
 

LINEARE 
ABSCHREIBUNG 

 
DEGRESSIVE 

ABSCHREIBUNG 

 
LEISTUNGS_ 

ABSCHREIBUNG 
 
- Verteilung der Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten line-
ar auf die Haushaltsjahre, in 
denen der Vermögensgegen-
stand voraussichtlich von der 
Gemeinde genutzt wird, 

-  Belastung der Haushaltsjahre 
mit der gleichen Jahresrate 
im Rahmen der Nutzungszeit 
eines gemeindlichen Vermö-
gensgegenstandes.  

 
-   Anwendung nur, wenn dieses 

dem tatsächlichen Ressour-
cenverbrauch der Gemeinde 
besser entspricht, 

-  Verteilung der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten mit 
sinkenden Beträgen im Zeit-
ablauf auf die Haushaltsjah-
re, in denen der Vermögens-
gegenstand voraussichtlich 
von der Gemeinde genutzt 
wird, 

-  Belastung der Haushaltsjahre 
mit unterschiedlichen  Jah-
resraten im Rahmen der Nut-
zungszeit eines gemeindli-
chen Vermögensgegenstan-
des. 

 

 
-   Anwendung nur, wenn dies 

dem tatsächlichen Ressour-
cenverbrauch der Gemeinde 
besser entspricht, 

-   Abschreibung nach Maßgabe 
der Nutzung eines gemeind-
lichen Vermögensgegen-
standes und nicht nach zeit-
lichen Gesichtspunkten, 

-   Belastung der Haushaltsjahre 
mit Jahresraten nach der 
tatsächlichen Inanspruch-
nahme bzw. Nutzung eines 
gemeindlichen Vermögens-
gegenstandes im Rahmen 
der Nutzungszeit. 

Abbildung 485 „Die zulässigen Abschreibungsmethoden“ 
 
Als andere Abschreibungsmethode kann für die Gemeinde z. B. die degressive Abschreibungsmethode in Be-
tracht kommen, wenn aus sachlichen Gründen heraus der gemeindliche Vermögensgegenstand im Ablauf seiner 
Nutzungszeit unterschiedlich verschleißt, und deshalb die Wertminderungen im Zeitablauf nicht gleichmäßig ent-
stehen. In besonderen Einzelfällen ist auch die Anwendung der Leistungsabschreibung durch die Gemeinde 
möglich, insbesondere dann, wenn die Wertminderung in einem unmittelbaren Bezug zur Leistungserstellung 
steht. Die progressive Abschreibung darf dagegen bei gemeindlichen Vermögensgegenständen nicht zur Anwen-
dung kommen. 
 
 
4. Abschreibungen und Vermögensgegenstände 
 
4.1 Die Qualifizierung eines Vermögensgegenstandes 
 
Für die gemeindliche Bilanzierung soll die Qualifizierung eines Wirtschaftsgutes als gemeindlicher Vermögensge-
genstand nicht im Belieben der Gemeinde liegen. Es würde der Gemeinde sonst ermöglicht, einen nutzbaren 
Vermögensgegenstand je nach örtlichem Bedarf als eine sachliche Gesamtheit (Einheit) zu bilanzieren oder die-
sen abstrakt in seine Komponenten zu zerlegen, um ihn in dieser Vielfalt in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. 
Die Aufgabenerfüllung gebietet es aber der Gemeinde, bei der Qualifizierung eines Wirtschaftsgutes als gemeind-
licher Vermögensgegenstand nicht nur auf seinen wirtschaftlichen Wert, sondern auch dabei die technische und 
die selbstständige Nutzungsfähigkeit und die Bewertbarkeit auszureichend zu berücksichtigen.  
 
In die Qualifizierung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes sind deshalb von der Gemeinde insbesonde-
re seine Eignung sowie der von der Gemeinde vorgesehene Zweck, aber auch der voraussichtliche tatsächliche 
Gebrauch des Wirtschaftsgutes im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung einzubeziehen. Diese Erfordernisse gelten 
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auch dann, wenn es im allgemeinen Wirtschaftsleben möglich ist, die technischen Einzelteile eines Wirtschaftsgu-
tes als eigenständig verwertbar anzusehen und diese bei Wesentlichkeit jeweils als einzelne Vermögensgegen-
stände zu bestimmen. Im gemeindlichen Bereich werden viele Wirtschaftsgüter jedoch erst dann zu einem ge-
brauchsfähigen Funktions- bzw. Vermögensgegenstand im Sinne der Aufgabenerfüllung der Gemeinde, wenn 
diese dafür zu einer zweckbezogenen Sachgesamtheit zusammengefügt worden sind. 
 
Die gemeindlichen Vermögensgegenstände werden in ihrer Sachgesamtheit im Rahmen der gemeindlichen Ver-
waltungstätigkeit bzw. Aufgabenerfüllung benötigt und genutzt. In diesem Sinne dürften in der gemeindlichen 
Praxis die einem gemeindlichen Vermögensgegenstand zugeordneten Funktionen nur im Zusammenschluss 
seiner Vermögensteile erfüllbar sein. Ein qualifizierter Vermögensgegenstand des gemeindlichen Infrastruktur-
vermögens dürfte nicht bestehen, wenn die Gemeinde nur einzelne Komponenten der Straße zur Verfügung 
stellen würde. Ein Wirtschaftsgut bzw. ein Vermögensgegenstand liegt daher in einem solchen Fall erst vor, wenn 
die Gemeinde eine Straße als Sachgesamtheit zur Nutzung bereitstellt. Bei der Gemeinde findet daher regelmä-
ßig keine gesonderte Nutzung der einzelnen vielfältigen technischen Komponenten oder Vermögensteile von 
gemeindlichen Vermögensgegenständen statt.  
 
Die gemeindlichen Vermögensgegenstände stellen haushaltswirtschaftlich und buchhaltungsmäßig jeweils eigen-
ständige Vermögenswerte dar. Diese Sachlage besteht unabhängig davon, ob einzelne Vermögensgegenstände 
aus technischen Gründen oder aus Gründen der Aufgabenerfüllung als Sachgesamtheit bestehen bzw. zu einem 
Vermögensgegenstand zusammengefasst wurden. In solchen Fällen sind die einzelnen Komponenten des betref-
fenden Vermögensgegenstandes als untrennbar miteinander verbunden anzusehen. Sie stellen dann keine aus 
einem gemeindlichen Vermögensgegenstand heraustrennbare Teile mehr dar. Das Prinzip des Funktions- und 
Nutzungszusammenhangs wirkt sich dabei auf den Bestand und den Umfang des gemeindlichen Vermögensge-
genstandes sowie auf dessen Wertansatz in der gemeindlichen Bilanz und damit auch auf die künftigen Ab-
schreibungen aus, die aus der Nutzung eines solchen gemeindlichen Vermögensgegenstandes entstehen.  
 
Diese haushaltswirtschaftliche Handhabung gewährleistet, dass der gemeindliche Jahresabschluss unter Berück-
sichtigung des Grundsatzes der Einzelbewertung und der gemeindlichen Aufgabenerfüllung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Gemeinde vermitteln kann. Die Aufwendungen aus 
der Nutzung solcher eingesetzter Vermögensgegenstände werden dabei unter Berücksichtigung der Erledigung 
der gemeindlichen Aufgabe und nicht nach den technischen Komponenten oder nach von der Gemeinde selbst 
bestimmten Gegebenheiten periodengerecht erfasst. Die Erfassung des jährlichen Ressourcenverbrauchs als 
Abschreibungen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung ist dabei als sachgerecht anzusehen.  
 
 
4.2 Der Gebrauch von Vermögensgegenständen 
 
4.2.1 Die Nutzungsdauern 
 
Im gemeindlichen Bereich soll eine Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit bei den Haushaltsbelastungen durch 
Abschreibungen u.a. dadurch erreicht werden, dass ein Rahmen zu den Nutzungsdauern von gemeindlichen 
Vermögensgegenständen verbindlich vorgegeben wird. Mit der „NKF-Rahmentabelle für Gesamtnutzungsdauern 
für gemeindliche Vermögensgegenstände“ soll verhindert werden, dass die Gemeinde durch eine eigene ggf. zu 
weitgehende „Abschreibungspolitik“ verfälschende haushaltswirtschaftliche Ergebnisse erzielen kann. Die Ge-
meinde hat deshalb für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der einzelnen abnutzbaren Vermö-
gensgegenstände (Abschreibungszeiträume) die verbindlich vorgegebene NKF-Rahmentabelle zugrunde zu 
legen, die mehrjährig geprägte Rahmenvorgaben für die Arten gemeindlicher Vermögensgegenstände enthält 
(vgl. Nr. 1.5.1 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
Die Gemeinde soll die jeweiligen Nutzungsdauern für ihre Vermögensgegenstände nach den Arten eigenverant-
wortlich und jahresscharf festlegen. Sie hat dabei zu beachten, dass die wirtschaftliche und geplante Nutzungs-
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dauer eines Vermögensgegenstandes durch die technische Nutzungsdauer begrenzt wird. Die betriebsgewöhnli-
che Nutzungsdauer ist dabei der Zeitraum, in dem sich der Vermögensgegenstand technisch abnutzt. Die Ge-
meinde soll dabei die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse in der technischen und wirtschaftlichen Nutzung der 
gemeindlichen Vermögensgegenstände berücksichtigen und die Ergebnisse in Form einer örtlichen Abschrei-
bungstabelle für die örtliche Anwendung dokumentieren. Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
kommt der Bestimmung der Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände, unabhängig von den 
möglichen Abschreibungsmethoden, eine entscheidende Bedeutung zu, denn diese bestimmen die Höhe der 
jährlichen Abschreibungsraten für die einzelnen Vermögensgegenstände mit.  
 
 
4.2.2 Abnutzbare und nicht abnutzbare Vermögensgegenstände 
 
Im Rahmen der örtlichen Beurteilung, bei welchen einzelnen Vermögensgegenständen der Gemeinde regelmäßig 
Wertminderungen durch die Nutzung entstehen, sind auch die Arten der von der Gemeinde in Gebrauch befindli-
chen Vermögensgegenstände zu berücksichtigen. Dabei zwischen abnutzbaren und nicht abnutzbaren Vermö-
gensgegenständen unterschieden (vgl. Abbildung). 
 

 
Abnutzbare und nicht abnutzbare Vermögensgegenstände 

 
 

Abnutzbare 
Vermögensgegenstände 

 
Nicht abnutzbare 

Vermögensgegenstände 
 

Immaterielle Vermögensgegenstände 
(vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.1 GemHVO NRW) 

 

 
Unbebauter Grund und Boden 

(vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.1 GemHVO NRW) 
 

 
Aufbauten auf unbebauten Grundstücken 

(vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.1 GemHVO NRW) 
 

 
Bebauter Grund und Boden 

(vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.2 GemHVO NRW) 
 

 
Gebäude auf bebauten Grundstücken 

(vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.2 GemHVO NRW) 
 

 
Grundstücke des Infrastrukturvermögens 

(z.B. für Brücken, Tunnel, Straßen) 
(vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.3 GemHVO NRW) 

 
 

Bauten des Infrastrukturvermögens 
(z.B. Brücken, Tunnel, Straßen) 

(vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.3 GemHVO NRW) 
 

 
Geleistete Anzahlungen  

(vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.8 GemHVO NRW) 
 

 
Bauten auf fremden Grund und Boden 

(vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.4 GemHVO NRW) 
 

 
Anlagen in Bau 

(vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.8 GemHVO NRW) 
 

 
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 

(vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.6 GemHVO NRW) 
 

 
Finanzanlagen 

 (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.3 GemHVO NRW) 
 

 
Betriebs- und Geschäftsausstattung 

(vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.7 GemHVO NRW) 
 

 

Abbildung 486 „Abnutzbare und nicht abnutzbare Vermögensgegenstände“ 
 
Die gemeindlichen Vermögensgegenstände können dann als abnutzbar bezeichnet werden, wenn bei den Ver-
mögensgegenständen die Nutzungsdauer hinsichtlich der gemeindlichen Aufgabenerfüllung durch einen techni-
schen und wirtschaftlichen Verschleiß zeitlich beschränkt ist. Es findet in der Nutzungszeit ein ständiger Werte-
verzehr statt, der durch die planmäßig vorzunehmenden Abschreibungen aufgezeigt wird. Soweit die gemeindli-
chen Vermögensgegenstände durch ihre Nutzung keinem Verschleiß unterliegen, z. B. Grundstücke der Gemein-
de, werden solche Vermögensgegenstände als nicht abnutzbar bezeichnet. Bei diesen Vermögensgegenständen 
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können aber gleichwohl Wertminderungen eintreten, sodass dadurch dann außerplanmäßige Abschreibungen für 
die Gemeinde entstehen.  
 
 
4.3 Die geringwertigen Vermögensgegenstände 
 
Die Gemeinde besitzt eine Vielzahl von Vermögensgegenständen für ihre Aufgabenerfüllung, die nur einen gerin-
gen Wert haben, z. B. Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Als haushaltswirtschaft-
lich geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet wer-
den, gelten die Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden 
können und einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen 
darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, wertmäßig den Betrag i.H.v. 410 Euro nicht übersteigen.  
 
Solche geringwertigen Vermögensgegenstände haben i.d.R. eine voraussichtliche Nutzungsdauer von mehr als 
einem Jahr. Der Wert des einzelnen Gegenstandes ist jedoch haushaltswirtschaftlich betrachtet so gering, dass 
eine Verteilung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines solchen Gegenstandes auf seine Nutzungsdau-
er zu einem hohen Aufwand führen würde. Unter Berücksichtigung des haushaltsmäßig anzuwendenden Grund-
satzes der Wesentlichkeit sind für die Erfassung, die Buchung und den Nachweis solcher Vermögensgegenstän-
de Vereinfachungen zugelassen worden. Diese Vermögensgegenstände können z. B. in Inventarlisten oder auf 
einem Sammelposten erfasst werden (vgl. § 33 Absatz 4 GemHVO NRW). Sie können aber auch sofort abge-
schrieben werden (vgl. Absatz 2 der Vorschrift). Die geringwertigen Vermögensgegenstände des Anlagevermö-
gens müssen jedoch selbstständig genutzt werden können, wenn die Gemeinde in haushaltswirtschaftlicher Hin-
sicht von einer solchen Vereinfachung Gebrauch machen will.  
 
 
5. Abschreibungen und Transferleistungen 
 
5.1 Die Transferleistungen bei abnutzbaren Vermögensgegenständen 
 
Die abnutzbaren Vermögensgegenstände der Gemeinde sind vielfach durch gesondert erhaltene Finanzleistun-
gen Dritter, z. B. Zuwendungen des Landes, mitfinanziert worden. Wegen dieser i.d.R. nicht rückzahlbaren Dritt-
mittel hat die Gemeinde in ihrer Bilanz den gesonderten Bilanzposten „Sonderposten für Zuwendungen“ zu passi-
vieren, denn die erhaltenen Finanzmittel mindern nicht die für den gemeindlichen Vermögensgegenstand auf der 
Aktivseite der Bilanz anzusetzenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Entsprechend der Abnutzung bzw. 
den vorzunehmenden Abschreibungen innerhalb der Nutzungsdauer der abnutzbaren gemeindlichen Vermö-
gensgegenstände sind die in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Sonderposten ertragswirksam aufzulösen. 
Die nachfolgende Übersicht soll den Zusammenhang zwischen den gemeindlichen Abschreibungen und der 
Auflösung der Sonderposten verdeutlichen (vgl. Abbildung). 
 

 
Abschreibungen und Transferleistungen 

 
 

BILANZ  
Hinweise  

Aktiva 
 

Passiva 
 
Anlagevermögen 
(Gliederung nach § 41 Absatz 
3 Nr. 1 GemHVO NRW) 
 

… 
Sonderposten 
(Gliederung nach § 41 Absatz 
4 Nr. 2 GemHVO NRW) 

 
Bildung der Sonderposten im 
Zusammenhang mit der Akti-
vierung gemeindlicher Vermö-
gensgegenstände 
 

▼ ▼ 
 
Bei planmäßigen und/oder 
außerplanmäßigen Abschrei-
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Abschreibungen und Transferleistungen 

 
bungen erfolgt eine entspre-
chende Auflösung der Sonder-
posten. 
 

 
ERGEBNISRECHNUNG 

 

 
Aufwendungen 

 
Erträge 

 

… 
… 
Bilanzielle 
Abschreibungen 
… 
… 

 
Zuwendungen 
(auch Auflösung aus gleichen 
Sonderposten) 
… 
Öffentlich-rechtliche Beiträge 
(auch Auflösung aus gleichen 
Sonderposten) 
… 
Sonstige ordentliche Erträge 
(auch Auflösung aus sonstigen 
Sonderposten) 
 

 
Zuordnung der Erträge aus der 
Auflösung von Sonderposten 
ist in der Ergebnisrechnung 
nach den speziellen in der 
Bilanz angesetzten Sonderpos-
ten vorzunehmen.  

Abbildung 487 „Abschreibungen und Transferleistungen“ 
 
Der Gemeinde wird es aufgrund der erhaltenen Zuwendungen oder sonstiger Finanzleistungen möglich, die wirt-
schaftliche Belastung aus ihren Abschreibungen zu reduzieren. Dieser Zusammenhang bedingt, dass bei abnutz-
baren Vermögensgegenständen, die planmäßig abgeschrieben werden, auch die Auflösung der aus der Finanzie-
rung heraus bilanzierten Sonderposten planmäßig und über die Zeit der Nutzungsdauer vorzunehmen ist. Die 
Auflösungsbeträge stellen dann im jeweiligen Haushaltsjahr Erträge für die Gemeinde dar. Sie hat diese Erträge 
im gemeindlichen Ergebnisplan unter der Haushaltsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ zu veran-
schlagen und in der Ergebnisrechnung einen entsprechenden Nachweis zu führen (vgl. §§ 2 und 38 GemHVO 
NRW). Der jährliche Auflösungsbetrag ist dabei u.a. von der örtlich bestimmten Nutzungsdauer und der ange-
wendeten Abschreibungsmethode abhängig.  
 
 
5.2 Die Transferleistungen bei nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen 
 
Die nicht abnutzbaren Vermögensgegenstände der Gemeinde sind ebenfalls vielfach durch Finanzleistungen 
Dritter, z. B. Zuwendungen des Landes, mitfinanziert worden. Wegen dieser i.d.R. nicht rückzahlbaren Drittmittel 
hat die Gemeinde in ihrer Bilanz den gesonderten Bilanzposten „Sonderposten für Zuwendungen“ zu passivieren, 
denn die erhaltenen Finanzmittel mindern nicht die für den gemeindlichen Vermögensgegenstand auf der Aktiv-
seite der Bilanz anzusetzenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Bei diesen gemeindlichen nicht abnutz-
baren Vermögensgegenständen entstehen jedoch aus der Nutzung keine stetigen Wertminderungen, sodass die 
in der gemeindlichen Bilanz nach den entstandenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gebildeten Wertan-
sätze grundsätzlich unverändert bleiben.  
 
Diese Sachlage wirkt sich auch auf die von der Gemeinde bilanzierten Sonderposten aus, wenn nicht abnutzbare 
Vermögensgegenstände der Gemeinde durch Finanzleistungen Dritter mitfinanziert wurden. Die aus diesen ge-
meindlichen Geschäftsvorfällen passivierten Sonderposten bleiben in ihrem Wertansatz unverändert bestehen, 
solange die Gemeinde die betreffenden Vermögensgegenstände ihres Sachanlagevermögens in ihrer Bilanz 
ansetzt. Soweit jedoch aufgrund eines besonderen Ereignisses bei diesen Vermögensgegenständen eine Wert-
minderung eintritt und von der Gemeinde eine entsprechende Abschreibung vorzunehmen ist, wirkt sich ein sol-
cher Geschäftsvorfall auch auf den in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Sonderposten aus, der dann in ent-
sprechender Weise aufzulösen ist. 
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5.3 Abschreibungen und Zweckbindungsfristen 
 
Die Nutzungsdauer von gemeindlichen Vermögensgegenständen wird von der Gemeinde in ihrer örtlichen Ab-
schreibungstabelle artenbezogen und jahresgenau festgelegt (vgl. § 35 Absatz 3 GemHVO NRW). Sie findet auf 
jeden abnutzbaren gemeindlichen Vermögensgegenstand, unabhängig von seiner Finanzierung, Anwendung. Die 
Abschreibungstabelle verliert auch nicht dadurch ihre Geltung, dass von einem Dritten eine Zweckbindungsfrist 
aus Sicht als Geldgeber bestimmt worden ist, weil dieser einen gemeindlichen Vermögensgegenstand mitfinan-
ziert hat. Im Rahmen von Drittfinanzierungen bzw. einer Zuwendungsgewährung soll vielfach aus Sicht des Zu-
wendungsgebers gesichert werden, dass der geförderte gemeindliche Vermögensgegenstand auch von der Ge-
meinde entsprechend seiner vorherigen Zweckbestimmung genutzt wird.  
 
Eine solche Zweckbindungsfrist beinhaltet eine zweckbezogene zeitlich bestimmte Verwendungsvorgabe mit dem 
Risiko für die Gemeinde, dass auf der Aufgabe der zweckentsprechenden Verwendung innerhalb dieser Zeit eine 
Rückzahlung der erhaltenen Finanzleistungen gefordert werden kann. Die Frist stellt weder eine Vorgabe für die 
Festlegung einer Nutzungsdauer für die Vermögensgegenstände noch eine Vorgabe für die Festlegungen von 
Abschreibungen dar. Es ergeben sich aus der Fristsetzung auch keine sonstigen Auswirkungen auf die Bilanz-
posten. Von der Gemeinde müsste sonst nach Ablauf der Frist die Bilanzierung geändert werden, z. B. bei nicht 
abnutzbaren gemeindlichen Grundstücken. Die Nutzungsdauer von zuwendungsfinanzierten gemeindlichen Ver-
mögensgegenständen ist deshalb auch nicht nach der Zweckbindungsfrist festzulegen, die regelmäßig aus der 
Finanzierungssicht des Zuwendungsgebers festgelegt wird.  
 
Diese Grundsätze finden auch dann Anwendung, wenn die Gemeinde einem ihrer Betriebe einen Investitionszu-
schuss gewährt. Soweit der Betrieb die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen verwendet, setzt dieser regelmä-
ßig entsprechend der Nutzungsdauer dafür einen „Sonderposten für Zuschüsse“ in seiner Bilanz an. Die Gewäh-
rung der Zuwendung durch die Gemeinde kann dabei zu einer Erhöhung des Wertansatzes für diesen Betrieb im 
Bilanzbereich „Finanzanlagen“ in der gemeindlichen Bilanz führen. Der Wertansatz bei der Gemeinde sollte dabei 
über eine mit dem Betrieb abgestimmte Nutzungszeit planmäßig vermindert werden, damit keine Differenzen 
bzw. zusätzliche Aufwendungen deshalb entstehen, weil die Zeit der Gegenleistungsverpflichtung des Betriebes 
gegenüber der Gemeinde nicht mit der betrieblichen Nutzungszeit in Einklang steht. In solchen Fällen soll die 
Gemeinde die Gegenleistungsverpflichtung nicht nur aus Finanzierungssicht, sondern auch aus dem Erfordernis 
der Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung heraus festlegen. 
 
 
6. Die Zuschreibungen bei Vermögensgegenständen 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, in den Fällen, in denen der Grund für eine in der Vergangenheit vorgenommene 
außerplanmäßige Abschreibung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes nicht mehr besteht bzw. entfallen 
ist und der Wegfall von der Gemeinde festgestellt wurde, eine entsprechende bilanzielle Wertaufholung vorzu-
nehmen. Diese Wertveränderung bzw. Werterhöhung von in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Vermögens-
gegenständen der Gemeinde wird als Zuschreibung bezeichnet. Sie ist jeweils zum Abschlussstichtag des ge-
meindlichen Jahresabschlusses vorzunehmen.  
 
Die Zuschreibung stellt eine Erhöhung des gemeindlichen Anlagevermögens dar, beseitigt eine entstandene 
Unterbewertung eines aktivierten gemeindlichen Vermögensgegenstandes und stellt dadurch eine den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage der Gemeinde wieder her. Sofern zum Abschlussstichtag eine 
Zuschreibung als Wertaufholung eines Vermögensgegenstandes vorgenommen wird, ist auch der mit dem zu-
wendungsfinanzierten Vermögensgegenstand verbundene Sonderposten in entsprechender Weise anzupassen. 
Die Zuschreibung ist haushaltsmäßig über die gemeindliche Ergebnisrechnung als Ertrag abzuwickeln. 
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7. Nicht zulässige Vorgehensweisen bei Abschreibungen 
 
7.1 Keine Vornahme kalkulatorischer Abschreibungen 
 
Für die Verteilung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes auf 
seine Nutzungsdauer kann die Gemeinde verschiedene Abschreibungsarten und Abschreibungsmethoden ent-
sprechend ihren örtlichen Verhältnissen eigenverantwortlich festlegen. Sie muss sich dabei an die in dieser Vor-
schrift benannten Abschreibungsarten und Abschreibungsmethoden halten, auch wenn ggf. aus anderen Rechts-
bereichen weitere Abschreibungsarten und Abschreibungsmethoden abgeleitet werden können.  
 
Die Gemeinde hat deshalb für die Ermittlung ihrer Abschreibungen zu beachten, dass z. B. keine kalkulatorischen 
Abschreibungen, die eine Bedeutung im Abgabenrecht und damit in der gemeindlichen Gebührenkalkulation 
haben, in die gemeindliche Haushaltswirtschaft einbezogen werden dürfen. Dieser Ausschluss besteht zudem 
unabhängig davon, ob die gemeindliche Gebührenkalkulation auf der Basis von Wiederbeschaffungswerten oder 
auf Anschaffungs- oder Herstellungskosten aufbaut.  
 
Die Einbeziehung kalkulatorischer Abschreibungen in die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird zudem dadurch 
gehindert, dass der Ressourcenverbrauch der Gemeinde über die Rechengröße „Aufwendungen“ und nicht über 
die Rechengröße „Kosten“ ermittelt wird. Deshalb können auch aus diesem Grund keine kalkulatorischen Kosten 
unmittelbar in die Haushaltswirtschaft der Gemeinde einfließen. Dieser haushaltswirtschaftlichen Einschränkung 
steht nicht die Abbildung des abgabenrechtlichen Ergebnisses im gemeindlichen Haushaltsplan entgegen. In den 
Teilplänen des Haushaltsplans können die kalkulatorischen Kosten aus den gemeindlichen Gebührenbereichen 
zusätzlich in nachrichtlicher Form nach den veranschlagten Erträgen und Aufwendungen abgebildet werden. 
 
 
7.2 Keine Saldierung von Abschreibungen und Unterhaltungsaufwand 
 
Aus der Nutzung der gemeindlichen Vermögensgegenstände im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung 
entstehen als Folgekosten z. B. Abschreibungen und weiterer Unterhaltungsaufwand. Diese Sachlage gibt jedoch 
keinen Anlass, bei der haushaltsmäßigen Behandlung der Folgekosten die Abschreibungen mit dem sonstigen 
Unterhaltungsaufwand zu verrechnen, d.h. auf die Erfassung von Abschreibungen als gemeindliche Aufwendun-
gen aufgrund des Gebrauchs des Vermögensgegenstandes zu verzichten. Mit den Abschreibungen als Folgekos-
ten von gemeindlichen Investitionen werden die Wertminderungen aus der Nutzung der Vermögensgegenstände 
erfasst. Die gemeindlichen Unterhaltungsaufwendungen als Folgekosten sind dagegen notwendig, um die ge-
plante, dauerhafte Nutzung der gemeindlichen Vermögensgegenstände zu gewährleisten (Betriebskosten).  
 
Der jährlich entstehende betriebliche Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Vermögensgegenstände er-
spart daher der Gemeinde nicht die Aufwendungen für Abschreibungen, sondern stellt vielmehr zusätzlichen 
Ressourcenverbrauch für die Gemeinde dar, die gesondert als Aufwendungen in der gemeindlichen Ergebnis-
rechnung zu erfassen sind. Die Gemeinde sollte daher entsprechend der einschlägigen haushaltsrechtlichen 
Vorschrift in ihre Entscheidung zur Durchführung einer gemeindlichen Investition auch die Wertminderungen 
eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes aus seiner Nutzung sowie die weiteren betrieblichen Kosten für 
seine Nutzung als Folgekosten einfließen lassen.  
 
Für die Entscheidung hat daher die Gemeinde sorgfältig die Kosten zu schätzen, soweit diese nicht errechenbar 
sind (vgl. § 14 GemHVO NRW). In eine solche Schätzung gehört auch eine zutreffende Festlegung der Nut-
zungsdauer des betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstandes, damit in der späteren Nutzungszeit nicht 
eine unvertretbare Differenz zwischen dem in der Anlagebuchhaltung geführten Buchwert als Wertansatz in der 
gemeindlichen Bilanz und dem tatsächlichen Wert des Vermögensgegenstandes entsteht.  
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7.3 Keine Erfassung der Abschreibungen nach der indirekten Methode 
 
Im Zusammenhang mit den zulässigen Abschreibungsmethoden hat die Gemeinde zu beachten, dass die Ab-
schreibungen aus Wertminderungen von gemeindlichen Vermögensgegenständen buchhalterisch nicht nach der 
indirekten Methode in ihrer Anlagenbuchhaltung erfasst werden dürfen. Bei dieser Methode wird bei einer ent-
standenen Wertminderung nicht der Wertansatz des betreffenden Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite der 
Bilanz verändert, sondern es wird vielmehr ein Korrekturposten „Wertberichtigungen auf Anlagen“ auf der Passiv-
seite der Bilanz angesetzt.  
 
Der auf den jeweiligen Abschussstichtag bezogene Buchwert eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes 
bzw. sein reeller Wertansatz kann dabei nur durch eine Saldierung ermittelt werden, die aber nicht zugelassen 
worden ist (vgl. § 41 Absatz 2 GemHVO NRW). Die Gemeinde hat vielmehr haushaltswirtschaftlich insgesamt 
das Bruttoprinzip zu beachten. Die abnutzbaren Vermögensgegenstände der Gemeinde sind aber jeweils mit den 
fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und nicht mit ihren historischen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, sodass der bilanzierte Wertansatz der Vermögens-
gegenstände regelmäßig um planmäßige Abschreibungen zu vermindern ist. 
 
 
7.4 Keine Anwendung der progressiven Abschreibung 
 
Im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft hat die Gemeinde zur Bemessung ihrer jährlichen Abschreibungen aus der 
Nutzung von gemeindlichen Vermögensgegenständen nur die Abschreibungsmethoden anzuwenden, die in der 
Vorschrift ausdrücklich benannt worden sind. Sie darf daher einerseits keine andere Abschreibungsmethode 
anwenden und andererseits aber auch keine Abschreibungsmethode anwenden, die dem Nutzungsverlauf des 
entsprechenden gemeindlichen Vermögensgegenstandes nicht entspricht.  
 
Diese haushaltswirtschaftlichen Vorgaben führen dazu, dass z. B. bei gemeindlichen Vermögensgegenständen 
die Anwendung der progressiven Abschreibung durch die Gemeinde grundsätzlich nicht zulässig ist. Bei dieser 
Abschreibungsmethode werden in der Anfangszeit der Nutzung eines Wirtschaftsgutes niedrigere Abschrei-
bungsbeträge festgesetzt als in der späteren Nutzungszeit. Diese Methode findet im privatwirtschaftlichen Bereich 
eine entsprechende Anwendung, wenn z. B. für die vollständige Nutzungsfähigkeit eines Wirtschaftsgutes eine 
längere Vorlaufzeit benötigt wird.  
 
 
7.5 Keine Abschreibungen nach Komponenten  
  
Die Aufgabenerfüllung der Gemeinde gebietet es, bei der Qualifizierung eines Wirtschaftgutes als Vermögensge-
genstand nicht nur auf seinen wirtschaftlichen Wert, die technische und die selbstständige Nutzungsfähigkeit und 
die Bewertbarkeit abzustellen, sondern insbesondere auf seine Funktionsfähigkeit im Sinne der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung. Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung wird regelmäßig ein Vermögensgegenstand in seiner 
Sachgesamtheit benötigt und zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Die dabei verwendeten Komponenten können 
regelmäßig nicht als einzelne Stücke die Zwecksetzungen der gemeindlichen Aufgaben erfüllen.  
 
Der gemeindlichen Bilanzierung soll deshalb immer ein Vermögensgegenstand als eine sachliche Gesamtheit 
(Einheit) zugrunde gelegt und entsprechend in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden. Die einzelnen Kom-
ponenten des Vermögensgegenstandes werden dann in einem solchen Fall als untrennbar miteinander verbun-
den angesehen und stellen seine wesentlichen Bestandteile dar. Diese Gegebenheiten hat die Gemeinde auch 
dann zu beachten, wenn im allgemeinen Wirtschaftsleben die technischen Einzelteile eines Wirtschaftgutes als 
verwertbar gelten und diese bei Wesentlichkeit auch jeweils als einzelne Vermögensgegenstände bestimmt und 
bewertet bzw. bilanziert werden können.  
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In diesem Zusammenhang dient das Prinzip des Nutzungszusammenhangs den Objektivierungserfordernissen 
und der Vergleichbarkeit. Es wirkt sich auch auf die künftigen Abschreibungen aus, die aus der Nutzung eines 
gemeindlichen Vermögensgegenstandes entstehen. Ein Komponentenansatz von gemeindlichen Vermögensge-
genständen würde einen breiten und vielfach nicht mehr nachvollziehbaren Ermessensspielraum für die Gemein-
de eröffnen. Die Gemeinde könnte in diesen Fällen komplexe Vermögensgegenstände nach eigenem Belieben in 
Komponenten zerlegen und diese dann als selbstständige Teile gesondert abschreiben. Sie würde dadurch viel-
fach eine nicht mehr nachvollziehbare Zerlegung und Nachweisführung über die Nutzung eines gemeindlichen 
Vermögensgegenstandes im Sinne ihrer Aufgabenerfüllung vornehmen.  
 
Eine solche Vorgehensweise würde sich erheblich zulasten der gemeindlichen Buchführung auswirken und die 
Anlagenbuchhaltung beeinträchtigen können. Für den Abschlussprüfer wäre im Rahmen seiner Prüfungen viel-
fach eine objektive Bestimmung eines selbstständig zu bilanzierenden Vermögensgegenstandes der Gemeinde 
nicht mehr möglich. Es bleibt in solchen Fällen zudem fraglich, ob die Gemeinde auch sämtliche Komponenten 
eines Vermögensgegenstandes zutreffend bezogen auf die Nutzungszeit verzeichnet und deren Vorhandensein 
zu jedem Abschlussstichtag überprüft und nachhält, z. B. insbesondere bei einem Austausch von Komponenten 
eines Vermögensgegenstandes im Ablauf seiner Nutzungszeit.  
 
Für die Gemeinde würde daher ein erhebliches Risiko bestehen, dass die von ihr künftig aufzustellenden ge-
meindlichen Bilanzen noch ein zutreffendes Bild der Vermögenslage der Gemeinde vermitteln. Zudem dürfte 
auch ein Risiko dahingehend bestehen, ob noch ein Einklang mit den Erfordernissen der gemeindlichen Aufga-
benerfüllung besteht, die regelmäßig einen Vermögensgegenstand in seiner Sachgesamtheit erfordert und der 
Öffentlichkeit zur Nutzung bereitstellt. Für die gemeindliche Bilanzierung bleibt daher kein Raum für eine geson-
derte Abschreibung von unselbstständigen Teilen eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Abschreibungen): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Minderung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten um Abschreibungen): 
 
1.1.1 Die Abschreibungen bei abnutzbaren Vermögensgegenständen  
 
Nach der Vorschrift sind bei den Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, deren Nutzung 
zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten während der Nutzungsdauer um planmäßige 
Abschreibungen zu vermindern. Die gemeindlichen Abschreibungen dienen dazu, den aus der Nutzung von ge-
meindlichen Vermögensgegenständen entstehenden Ressourcenverbrauch zutreffend haushaltsjahrbezogen in 
der Ergebnisrechnung der Gemeinde zu erfassen (vgl. § 38 GemHVO NRW).  
 
Die während der Nutzungsdauer eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes entstehenden planmäßigen und 
außerplanmäßigen Abschreibungen entsprechen in der Summe den ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten des betreffenden Vermögensgegenstandes. Diese Kosten bestimmen zum Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme des Vermögensgegenstandes den Wertansatz in der gemeindlichen Bilanz (vgl. § 41 GemHVO NRW). 
Sie werden aber nicht unmittelbar in der gemeindlichen Ergebnisrechnung erfasst, sondern erst während der 
Nutzungsdauer durch die jährlich entstehenden Abschreibungen.  
 
Die ausdrückliche Festlegung in der Vorschrift, dass Abschreibungen, bei Vermögensgegenständen des Anlage-
vermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vorzunehmen sind, schließt damit gemeindliche Vermögensge-
genstände, die nicht abnutzbar sind, von regelmäßigen bzw. planmäßigen Abschreibungen aus. Zu den abnutz-
baren gemeindlichen Vermögensgegenständen sind z. B. nicht die bebauten und unbebauten Grundstücke und 
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die Finanzanlagen der Gemeinde zu zählen. Außerdem kann die Gemeinde über Vermögensgegenstände verfü-
gen, die ihr vertraglich nur für eine abgegrenzte Zeit zur Nutzung zur Verfügung gestellt wurden. 
 
 
1.1.2 Der Begriff „Vermögensgegenstand“ 
 
Im allgemeinen Wirtschaftsleben wird ein Wirtschaftsgut dadurch als Vermögensgegenstand charakterisiert, dass 
mit ihm ein wirtschaftlicher Wert vorliegt und dieses Wirtschaftsgut selbstständig nutzungsfähig und bewertbar ist. 
Diese Kriterien ermöglichen grundsätzlich, die Wirtschaftsgüter sowohl als Sachgesamtheit wie auch in ihren 
technischen Einzelteilen bzw. Komponenten zu bewerten und zu bilanzieren. Für die gemeindliche Bilanzierung 
soll die Qualifizierung eines Wirtschaftsgutes als gemeindlicher Vermögensgegenstand nicht im Belieben der 
Gemeinde liegen. Es würde der Gemeinde dann ermöglicht, je nach örtlichem Bedarf einen Vermögensgegen-
stand abstrakt in seine Komponenten zu zerlegen und so zu bilanzieren oder ihn als eine sachliche Gesamtheit 
(Einheit) zu betrachten und entsprechend in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen.  
 
Die Einordnung eines Wirtschaftsgutes als gemeindlicher Vermögensgegenstand kann daher nicht davon abhän-
gig sein, ob sich ein Wirtschaftsgut technisch zerteilen lässt. Die Aufgabenerfüllung der Gemeinde gebietet es, 
dass die Gemeinde bei der Qualifizierung eines Wirtschaftsgutes als Vermögensgegenstand insbesondere die 
Eignung, den Zweck oder die gewollte Nutzung sowie der voraussichtliche tatsächliche Gebrauch des Wirt-
schaftsgutes bei der bzw. durch die Gemeinde im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung in die Klassifizierung eines 
Vermögensgegenstandes einbezieht. Die Gemeinde hat bei ihrer Beurteilung eines Wirtschaftsgutes als ge-
meindlicher Vermögensgegenstand daher nicht nur auf den wirtschaftlichen Wert, die technische und die selbst-
ständige Nutzungsfähigkeit und die Bewertbarkeit abzustellen. 
 
Diese Erfordernisse gelten auch dann, wenn im allgemeinen Wirtschaftsleben auch die technischen Einzelteile 
eines Wirtschaftsgutes als verwertbar gelten und diese, wenn wesentlich, jeweils als einzelne Vermögensgegen-
stände bestimmt werden könnten. Im gemeindlichen Bereich werden viele Wirtschaftsgüter jedoch erst als 
zweckbezogene Sachgesamtheit zu einem gebrauchsfähigen Funktions- bzw. Vermögensgegenstand der Ge-
meinde. Diese werden entsprechend im Rahmen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit bzw. Aufgabenerfüllung 
genutzt und nicht in der Vielzahl ihrer möglichen technischen Komponenten verwendet.  
 
In den Fällen, in denen dann die einzelnen Komponenten wegen ihrer möglichen Verschiedenartigkeit auch noch 
unterschiedlichen Nutzungsdauern unterliegen können, besteht ein erhebliches Risiko für eine zutreffende Bewer-
tung und Bilanzierung durch die Gemeinde. Es würde zudem fraglich bleiben, ob die aufzustellende gemeindliche 
Bilanz noch ein zutreffendes Bild der Vermögenslage der Gemeinde vermitteln wird, wenn die gemeindliche Auf-
gabenerfüllung immer einen Vermögensgegenstand als Ganzes benötigt bzw. zur Nutzung der Öffentlichkeit 
bereitstellt, aber dieser nur in seinen Komponenten bilanziert wird. Die Vermögensgegenstände sind deshalb 
regelmäßig als Sachgesamteinheit zu bewerten und entsprechend in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen.  
 
Eine solche Vorgehensweise ermöglicht, dass der gemeindliche Jahresabschluss unter Berücksichtigung der 
gemeindlichen Aufgabenerfüllung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage 
der Gemeinde vermitteln kann. Die Erfassung des Ressourcenverbrauchs in der Ergebnisrechnung ist zudem als 
sachgerecht anzusehen, denn die Aufwendungen aus der Nutzung der eingesetzten Vermögensgegenstände 
werden unter Berücksichtigung der Erledigung der gemeindlichen Aufgaben und nicht nach den technischen 
Komponenten oder den von der Gemeinde selbst bestimmten Gegebenheiten auf die Nutzungsdauer verteilt.  
 
 
1.1.3 Der Begriff „Anlagevermögen“ 
 
Die gemeindlichen Vermögensgegenstände, die von der Gemeinde nicht nur vorübergehend für ihre Aufgabener-
füllung gehalten werden, sondern dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde zu dienen, 
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sind in der gemeindlichen Bilanz dem Bilanzbereich „Anlagevermögen“ zuzuordnen (vgl. § 33 Absatz 1 GemHVO 
NRW). Für eine solche Bilanzierung bzw. Zuordnung ist die wirtschaftliche Zweckbestimmung des gemeindlichen 
Vermögensgegenstandes, d.h. ob der einzelne Vermögensgegenstand von der Gemeinde zum Gebrauch oder 
zum Verbrauch bestimmt (gewidmet) ist, maßgebend und heranzuziehen. Der Wert eines gemeindlichen Vermö-
gensgegenstandes stellt dafür alleine kein Kriterium dar.  
 
Dem gemeindlichen Anlagevermögen können daher nur die gemeindlichen Vermögensgegenstände zugeordnet 
werden, die von der Gemeinde zum Gebrauch auf Dauer im Sinne ihrer Zweckbestimmung bestimmt worden sind 
und bei denen die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer ist. Beim Begriff „Dauer“ ist jedoch nicht allein auf die 
zeitliche Abgrenzung abzustellen. Die tatsächliche Dauer, d.h. das Vorhandensein eines Vermögensgegenstan-
des bei der Gemeinde, kann ebenfalls für die bilanzielle Zuordnung von gemeindlichen Vermögensgegenständen 
zum Anlagevermögen wichtige Anhaltspunkte liefern. Von der Gemeinde kann z.B. ein Vermögensgegenstand 
auch dann im Anlagevermögen zu bilanzieren sein, wenn er sich tatsächlich nur kurzfristig im Eigentum der Ge-
meinde befindet.  
 
 
1.1.4 Der Begriff „Selbstständige Nutzung“ 
 
Die Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die der Abschreibung unterliegen, müssen 
grundsätzlich einer selbstständigen Nutzung fähig sein (vgl. § 33 GemHVO NRW). Für die Beurteilung dieser 
Eigenschaft kommt es darauf an, dass das Wirtschaftsgut nicht ein untrennbarer Teil einer Sachgesamtheit ist, 
z.B. einer Maschine. Eine selbstständige Nutzungsfähigkeit eines Vermögensgegenstandes ist gegeben, wenn 
dieser Gegenstand nach seiner Zweckbestimmung im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung alleine und 
nicht nur zusammen mit anderen Wirtschaftsgütern genutzt werden kann.  
 
Ein solcher Sachverhalt liegt dann z. B. nicht vor, wenn der Vermögensgegenstand als einzelnes Wirtschaftsgut 
in einem aufgabenbezogenen (betrieblichen) Nutzungszusammenhang mit anderen Wirtschaftsgütern steht, 
diese Wirtschaftsgüter technisch aufeinander abgestimmt sind und ein Funktionszusammenhang besteht. In ei-
nem solchen funktionalen Zusammenhang stehen z. B. die Teile eines Baugerüstes, aber auch die fachtechni-
schen Bauteile einer Straße, die nur als Sachgesamtheit den betrieblichen Zweckbestimmungen bzw. der Aufga-
benerfüllung der Gemeinde genügen.  
 
 
1.1.5 Der Begriff „Anschaffungskosten“ 
 
Die Bewertung der gemeindlichen Vermögensgegenstände durch die Gemeinde führt zu der Feststellung, mit 
welchen Werten in Geldeinheiten diese Vermögensgegenstände unter den zutreffenden Bilanzposten in der ge-
meindlichen Bilanz anzusetzen sind. Bei dieser Beurteilung findet das Anschaffungskostenprinzip als Ausprägung 
des Realisationsprinzips eine entsprechende Anwendung, d. h. die Anschaffung eines neuen Vermögensgegen-
standes durch die Gemeinde soll grundsätzlich „nur“ zu einer Vermögensumschichtung in der gemeindlichen 
Bilanz führen. Als gemeindliche Anschaffung gilt dabei, dass ein neuer Vermögensgegenstand aus der Verfü-
gungsgewalt eines Dritten in die Verfügungsgewalt der Gemeinde überführt wird und die Gemeinde eine Geldleis-
tung als Gegenleistung dafür erbringt.  
 
Der Begriff „Anschaffungskosten“ beinhaltet deshalb alle geleisteten Aufwendungen der Gemeinde, die notwendig 
sind, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit 
die gemeindlichen Aufwendungen dem Vermögensgegenstand zugerechnet werden können (vgl. § 33 Absatz 2 
GemHVO NRW). Die Aufwendungen der Gemeinde müssen daher unmittelbar auf die Übernahme des Vermö-
gensgegenstandes in das Eigentum der Gemeinde und sein Versetzen in einen betriebsbereiten Zustand zurück-
zuführen sein. Das nachfolgende Schema zeigt die Zusammensetzung der gemeindlichen Anschaffungskosten 
entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorgaben auf (vgl. Abbildung). 
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Die Zusammensetzung der Anschaffungskosten 
 

 
Anschaffungspreis 
 

 
Kaufpreis 

 
+ Anschaffungsnebenkosten 
 

 
z. B. Bezugskosten, Maklergebühren u.a. 

 
+ Nachträgliche Anschaffungskosten 
 

 
z. B. Umbau, Ausbau, wertverbessernde Maß-
nahmen  

 
- Anschaffungskostenminderungen 
 

 
z. B. Rabatte, Skonti u.a. 

 
Anschaffungskosten 
 

 
Ermittelter Betrag 

Abbildung 488 „Die Zusammensetzung der Anschaffungskosten“ 
 
Für die Gemeinde stellen die Anschaffungskosten die Höchstgrenze für den bilanziellen Wertansatz in ihrer Bi-
lanz dar. Sie beinhalten mit dem Anschaffungspreis den Hauptteil der Kosten, zu dem regelmäßig noch Neben-
kosten hinzugerechnet werden müssen. Diese Kosten wirken sich im Rahmen der Nutzungsdauer eines ge-
meindlichen Vermögensgegenstandes u.a. auf das Jahresergebnis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft aus, d. 
h. die im jährlichen Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung enthaltenen Abschreibungen werden in ihrer Höhe 
durch den in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Wert des abnutzbaren Vermögensgegenstandes und seine 
Nutzungsdauer bestimmt.  
 
 
1.1.6 Der Begriff „Herstellungskosten“ 
 
Die Gemeinde erwirbt nicht nur neue Vermögensgegenstände für die gemeindliche Aufgabenerfüllung, sondern 
stellt in besonderen Fällen auch die Vermögensgegenstände selbst her. Mit dem Begriff „Herstellungskosten“ wird 
der Wert von selbst erstellten Vermögensgegenständen der Gemeinde wieder gegeben. Die gemeindlichen Her-
stellungskosten beinhalten dabei alle Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern oder Dienstleistungen 
für die Herstellung, Erweiterung oder Verbesserung eines Vermögensgegenstandes verursacht werden. Sie stel-
len eine Wertobergrenze für den Wertansatz des Vermögensgegenstandes in der gemeindlichen Bilanz dar.  
 
In diesem Zusammenhang kann der Begriff „Herstellung“ sowohl die Fremdherstellung als auch die Eigenherstel-
lung durch die Gemeinde umfassen (vgl. § 33 Absatz 3 GemHVO NRW). Die Herstellungskosten ergeben sich 
dabei – wie aufgezeigt - insbesondere aus den Einzelkosten, z. B. Materialkosten, Fertigungskosten und den 
Sonderkosten der Fertigung sowie den Gemeinkosten. Die Gemeinde darf jedoch nur die in der Vorschrift be-
stimmten Arten von Gemeinkosten in ihre Herstellungskosten einbeziehen. Das nachfolgende Schema zeigt die 
Zusammensetzung der gemeindlichen Herstellungskosten auf (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Zusammensetzung der Herstellungskosten 

 
 
Materialeinzelkosten 
 

 
Materialkosten, die direkt zurechenbar sind 

 
+ Materialgemeinkosten 
 

 
z. B. Abschreibungen als Kosten im Materialbe-
reich, die nicht direkt zurechenbar sind 

 
+ Fertigungseinzelkosten 
 

 
z. B. Fertigungslöhne, die direkt zurechenbar 
sind  
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Die Zusammensetzung der Herstellungskosten 

 
+ Fertigungsgemeinkosten 
 

z. B. Energiekosten als nicht zurechenbare 
Kosten im Fertigungsbereich 

 
+ Sonderkosten der Fertigung 
 

 
z. B. auftragsbezogene Kosten wegen Sonder-
anfertigungen  

 
Herstellungskosten 
 

 
Ermittelter Betrag 

Abbildung 489 „Die Zusammensetzung der Herstellungskosten“ 
 
Die Vorgaben führen dazu, dass sonstige Gemeinkosten, die in der gemeindlichen Verwaltung entstehen, z.B. 
Kosten für die Leitung der Verwaltung oder Kosten aufgrund von sozialen Leistungen nicht in die Ermittlung der 
gemeindlichen Herstellungskosten einbezogen werden dürfen. Außerdem können für die Herstellung der Be-
triebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes von der Gemeinde nur aufwandsgleiche Kosten und keine kalku-
latorischen Kosten berücksichtigt werden. Durch diese Vorgaben sollen Gestaltungsspielräume für die Gemeinde 
ausgeschlossen werden. 
 
 
1.1.7 Der Begriff „Planmäßige Abschreibungen“ 
 
1.1.7.1 Die Inhalte und Zwecke 
 
Nach der haushaltsrechtlichen Vorschrift sind bei gemeindlichen Vermögensgegenständen des Anlagevermö-
gens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschrei-
bungen zu vermindern. Mit dieser Festlegung werden die betreffenden Vermögensgegenstände als „abnutzbar“ 
eingestuft und es wird unterstellt, dass aus ihrer Nutzung durch die Gemeinde „ständige“ Wertminderungen wäh-
rend der Nutzungsdauer entstehen, die planmäßige Abschreibungen darstellen. In einem Abschreibungsplan sind 
daher für die einzelnen Vermögensgegenstände der Gemeinde die jährlichen Wertveränderungen in ihrer Grö-
ßenordnung und periodengerecht über die gesamte Nutzungsdauer darzustellen.  
 

Die Gemeinde muss deshalb für jeden ihrer gemeindlichen Vermögensgegenstände klären, ob seine Nutzung im 
Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zeitlich begrenzt ist, sodass seine Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten auf die Nutzungsdauer zu verteilen und um planmäßige Abschreibungen zu vermindern sind. Außer-
dem muss geklärt werden, ob der jeweilige Vermögensgegenstand als Sachgesamtheit oder nur einzelne Teile 
davon planmäßig abzuschreiben sind. Diese Sachlage ist z. B. bei den bebauten Grundstücken der Gemeinde 
gegeben, sodass eine buchhalterische Trennung zwischen dem Grund und Boden und den Gebäuden vorzu-
nehmen, weil nur die Gebäude abnutzbar sind und daher einer planmäßigen Abschreibung unterliegen. Die Fi-
nanzanlagen der Gemeinde stellen z.B. keine abnutzbaren gemeindlichen Vermögensgegenstände dar, sodass 
diese Wirtschaftsgüter nicht laufend bzw. planmäßig abgeschrieben werden dürfen.  
 

Die Gemeinde muss nach den zu beachtenden GoB dafür Sorge tragen, dass während der Nutzungsdauer eines 
gemeindlichen Vermögensgegenstandes eine Abschreibungskontinuität besteht. Der Grundsatz bedeutet, dass 
für gleichartige und gleich nutzbare gemeindliche Vermögensgegenstände keine unterschiedlichen Abschrei-
bungspläne aufgestellt werden dürfen. Mit einem Abschreibungsplan für jeden Vermögensgegenstand der Ge-
meinde wird die Einhaltung dieser Vorgabe in dessen Nutzungszeit transparent gemacht. Es wird mit dem Ab-
schreibungsplan aber auch aufgezeigt, welcher Buchwert zum Abschlussstichtag jeweils noch besteht und nach 
wie viel Jahren der Vermögensgegenstand vollständig abgeschrieben ist.  
 

In diesem Zusammenhang ist nicht ausgeschlossen, dass beim Vorliegen besonderer örtlicher Umstände auch 
notwendig werdende Änderungen von der Gemeinde vorgenommen werden können, z. B. aufgrund besonderer 
Ereignisse, die zu außerplanmäßigen Abschreibungen bei einem Vermögensgegenstand führen oder auch ggf. 
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Zuschreibungen. Der Begriff „planmäßig“ bedeutet dabei aber auch, dass die Gemeinde i.d.R. an dem einmal 
aufgestellten Abschreibungsplan für einen gemeindlichen Vermögensgegenstand festhalten soll. Nach dem Vor-
sichtsprinzip soll die Abschreibungsmethode für jeden gemeindlichen Vermögensgegenstand i.d.R. so festgelegt 
werden, dass eine außerplanmäßige Abschreibung des abnutzbaren Vermögensgegenstandes möglichst nicht 
erforderlich wird. 
 

Die Vorgabe einer planmäßigen Abschreibung bei gemeindlichen Vermögensgegenständen soll zudem gewähr-
leisten, dass deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten während ihrer Nutzungsdauer ergebniswirksam in der 
Ergebnisrechnung der Gemeinde solange erfasst werden, bis dass die betreffenden Vermögensgegenstände voll 
abgeschrieben sind, i.d.R. mit Ablauf ihrer Nutzungsdauer. In diesen Fällen werden die einzelnen Haushaltsjahre 
während der Nutzungsdauer eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes regelmäßig und gleichbleibend be-
lastet, wenn nicht besondere Umstände eingetreten sind, die sich auf die Nutzung oder den Wert der betreffen-
den Vermögensgegenstände auswirken. Die planmäßigen Abschreibungen eines Vermögensgegenstandes be-
ginnen dabei in seinem Zugangsjahr und enden regelmäßig im Jahr der Nutzungsaufgabe. In diesen beiden Jah-
ren ist daher von der Gemeinde nur der zeitanteilige Jahresbetrag des betreffenden Haushaltsjahres in der Er-
gebnisrechnung zu erfassen.  
 
 
1.1.7.2 Der Abschreibungsplan  
 
1.1.7.2.1 Die Aufstellung des Abschreibungsplans 
 
Bei gemeindlichen Vermögensgegenständen mit planmäßigen Abschreibungen werden die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes verteilt (Periodisierung). Für die Vor-
nahme der Abschreibungen gilt daher der Grundsatz der Planmäßigkeit. Nach diesem Grundsatz bedarf es eines 
Abschreibungsplans für jeden abnutzbaren Vermögensgegenstand der Gemeinde, der die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten, die Nutzungsdauer und die angewandte Abschreibungsmethode sowie ggf. einen Restwert 
enthalten muss, wenn zum Ende der Nutzungsdauer noch ein solcher besteht.  
 
Durch diese Merkmale wird zudem der jahresbezogene Betrag der in jedem Haushaltsjahr vorzunehmenden 
Abschreibungen bestimmt und im Abschreibungsplan ausgewiesen. Der Abschreibungsplan muss die Abschrei-
bungen ab dem ersten Jahr der Nutzung eines angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes ent-
halten, denn ab diesem Jahr sind die Abschreibungen vorzunehmen und jährlich als Ressourcenverbrauch der 
Gemeinde in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen.  
 
Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der einzelnen abnutzbaren Vermögensgegenstände bilden die Aus-
gangsgröße für den Wertansatz eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes in der Bilanz der Gemeinde. 
Dieser Betrag bildet gleichzeitig die Obergrenze für die gesamten Abschreibungen während der zeitlich begrenz-
ten Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Die jährlichen Wertminderungen als Abschreibungen werden 
durch die zeitlich begrenzte Nutzungsdauer aus der örtlichen Übersicht der Gemeinde über die festgelegten Nut-
zungsdauern der Vermögensgegenstände und durch die jeweils anzuwendende Abschreibungsmethode be-
stimmt. Alle wichtigen Daten für jeden einzelnen Vermögensgegenstand können dann in einem besonderen An-
lagennachweis geführt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Anlagennachweis 

 
 

BESTANDTEILE 
 

BEISPIELE 
 

Anlagennummer 
 

 
(örtlich zu bestimmen) 
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Der Anlagennachweis 

 
 

BESTANDTEILE 
 

BEISPIELE 
Anlagengruppe 

 
(z. B. Geschäftsausstattung) 

 
Vermögensgegenstand 

 

 
(z. B. Computer) 

 
Hersteller/Lieferant 

 

 
(z. B. PC-ABC) 

 
Standort 

 

 
(z. B. Büro-Nr. 343) 

 
Angeschafft am 

 

 
(Datum angeben) 

 
Nutzungsdauer 

 

 
(aus örtlicher Abschreibungstabelle) 

 
Abschreibungsverfahren 

 
(z. B. linear nach § 35 Absatz 1 GemHVO NRW) 

 
Jährlicher Abschreibungsbetrag 

 

 
(Betrag in Euro angeben) 

Abschreibungsplan 

 
Anschaffungskosten 
- Abschreibungsbetrag im Jahr … 
Restbuchwert am 31.12…. 
- Abschreibungsbetrag im Jahr … 
Restbuchwert am 31.12…usw. 
 

Abbildung 490 „Der Anlagennachweis“ 
 
Jeder einzelne Abschreibungsplan der Gemeinde stellt dabei eine Dokumentation bezogen auf den jeweils be-
troffenen gemeindlichen Vermögensgegenstand dar. Er erhält seine Verbindlichkeit ab der ersten Übernahme der 
Abschreibungen als jahresbezogene Aufwendungen in die gemeindliche Ergebnisrechnung nach der Anschaffung 
oder Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes. Nach diesem Zeitpunkt ist ein zeitweiliger Ver-
zicht auf die Vornahme von Abschreibungen oder eine willkürliche Planänderung durch die Gemeinde unzulässig. 
Gleichwohl hat die Gemeinde jährlich ihre Abschreibungspläne auf ihre Richtigkeit zu überprüfen und ggf. anzu-
passen. Dieser Vorgang schließt auch eine Veränderung der Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der „NKF-
Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ nicht aus (vgl. Nr. 1.5.1 des 
Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.1.7.2.2 Beginn und Ende des Abschreibungsplans 
 
Bei der Aufstellung des Abschreibungsplans für einen gemeindlichen Vermögensgegenstand sind von der Ge-
meinde der Beginn und das Ende der Nutzungszeit eines angeschafften oder hergestellten Vermögensgegen-
standes festzulegen. Sie muss die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes jahresgenau festlegen, denn die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Vermögensgegenstandes sind auf die Jahre zu verteilen, in denen 
der Vermögensgegenstand voraussichtlich für die gemeindliche Aufgabenerfüllung genutzt wird. Dieser Vorgang 
bedeutet, dass eine Nutzung des angeschafften Vermögensgegenstandes tatsächlich von der Gemeinde vorge-
sehen sein muss. Eine mögliche Nutzungsfähigkeit (kann voraussichtlich genutzt werden) oder Nutzungsabsicht 
reicht für die Festlegung der Erfassung der Abschreibungen durch die Gemeinde nicht aus.  
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Für den Beginn und das Ende der Nutzungszeit eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes des Anlagever-
mögens hat die Gemeinde zudem zu beachten, dass sie im Jahr der Anschaffung oder Herstellung des Vermö-
gensgegenstandes nur den Teil der auf ein Jahr anfallenden Abschreibungen angesetzt werden kann, der auf 
den Zeitraum zwischen der Anschaffung oder Herstellung bzw. Inbetriebnahme und dem Ende des Jahres ent-
fällt. Im Jahr der Veräußerung abnutzbarer gemeindlicher Vermögensgegenstände kann nur der Teil der auf ein 
Jahr anfallenden Abschreibungen angesetzt werden, der auf den Zeitraum zwischen dem Anfang des Jahres und 
der Veräußerung des Vermögensgegenstandes entfällt. In diesen beiden Jahren ist daher nur jeweils der zeitan-
teilige Anteil als Abschreibung in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen, während in den übrigen (vol-
len) Jahren der Nutzungsdauer die Abschreibungen jährlich mit dem gleichen Betrag zu erfassen sind. 
 
 
1.1.7.2.3 Die Berücksichtigung eines Restwertes 
 
Bei der Abschreibung von gemeindlichen Vermögensgegenständen sind regelmäßig die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten planmäßig und vollständig über die Nutzungszeit zu verteilen. Es kann sich aber in besonde-
ren Einzelfällen ergeben, dass es örtlich sinnvoll und sachgerecht ist, einen gemeindlichen Vermögensgegen-
stand nur bis auf einen Restwert abzuschreiben. Ein solcher Restwert kann z. B. größenmäßig einen Betrag dar-
stellen, der ggf. aus einer Veräußerung des künftig für die Gemeinde nicht mehr erforderlichen Vermögensge-
genstandes als Erlös erzielbar ist. Eine solche örtliche Festlegung bei den Abschreibungen kann als zulässig 
angesehen werden, wenn die Abschreibungen in der Nutzungszeit der Gemeinde planmäßig erfolgen und die zu 
erfassenden Aufwendungen dem Werteverzehr des Vermögensgegenstandes in dieser Zeit entsprechen.  
 
Bei der Verteilung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer eines gemeindlichen Ver-
mögensgegenstandes bzw. bei der Bemessung der Abschreibungen ist jedoch von der Gemeinde ein möglicher 
künftiger Restwert nur zu berücksichtigen, wenn dieser Wert erheblich ist, betragsmäßig festgelegt bzw. ge-
schätzt werden kann und die Gemeinde mit der Erzielung eines Veräußerungserlöses voraussichtlich auch rech-
nen kann. Die Möglichkeit, aus der Veräußerung eines nicht mehr genutzten gemeindlichen Vermögensgegen-
standes einen Veräußerungserlös zu erzielen, verpflichtet nicht die Gemeinde, bereits bei jeder Abschreibungs-
bemessung einen Restwert zu berücksichtigen. Die Gemeinde soll vielmehr regelmäßig die vollen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes verteilen, um 
zutreffend den Ressourcenverbrauch durch die jährlichen Abschreibungsbeträge in ihrem Abschreibungsplan 
abzubilden und nachzuweisen. 
 
 
1.1.7.2.4 Die Anpassungen des Abschreibungsplans 
 
Im Rahmen der Nutzung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde 
kann es aufgrund besonderer örtlicher Ereignisse oder Gegebenheiten erforderlich werden, den für diesen Ver-
mögensgegenstand geltenden Abschreibungsplan anzupassen, wenn die Ereignisse wesentlich oder bedeutsam 
im Sinne der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sind. Ein solcher Veränderungsbedarf wirkt sich dabei grund-
sätzlich nur auf die Zukunft aus, sodass eine Anpassung für die bereits abgelaufene Nutzungsdauer, vom Anfang 
der Nutzung an bis zum Eintritt eines Ereignisses, nicht erfolgen muss.  
 
Von der Gemeinde ggf. vorgenommene Änderungen bei den Nutzungsdauern wirken sich diese ab dem Haus-
haltsjahr auf den Abschreibungsplan aus, in dem die Änderungen vorgenommen werden. Die diesem Haushalts-
jahr folgenden Haushaltsjahre bzw. die restliche Nutzungsdauer des betreffenden Vermögensgegenstandes sind 
daher bei den Anpassungen zu berücksichtigen. Für die Anpassungen eines Abschreibungsplans für einen ge-
meindlichen Vermögensgegenstand kann es verschiedene Gründe geben (vgl. Abbildung). 
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Die Anpassungen des Abschreibungsplans 
 

 
Änderung der 

Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten 

 
Bedingt durch 

die Nutzungsdauer 

 
Änderung der 

Abschreibungsmethode 

 
Bedingt durch 

außerplanmäßige 
Abschreibungen 

sowie durch 
Zuschreibungen 

 
 
Durch nachträgliche An-
schaffungskosten oder 
Minderungen der Anschaf-
fungskosten kann eine 
Wertänderung eines ge-
meindlichen Vermögensge-
genstandes entstehen (vgl. 
§ 33 Absatz 2 und 3 
GemHVO NRW).  
 

 
Wirtschaftlich oder tech-
nisch bedingte Änderungen 
der Nutzungsdauer eines 
gemeindlichen Vermögens-
gegenstandes, z.B. weil 
technologisch veraltet oder 
wirtschaftlich überholt (vgl. 
§ 35 Absatz 3 und 4 
GemHVO NRW). 
 

 
Die Nutzung eines ge-
meindlichen Vermögensge-
genstandes verläuft tat-
sächlich anders als bei 
seiner erstmaligen Inbe-
triebnahme geplant (vgl. § 
35 Absatz 1 GemHVO 
NRW). 

 
Dauerhafte Wertminderun-
gen, die auf besonderen 
Vorgängen beruhen und 
außerplanmäßige Ab-
schreibungen auslösen, 
bedingen eine Wertände-
rung eines gemeindlichen 
Vermögensgegenstandes 
(vgl. § 35 Absatz 5 bis 7 
GemHVO NRW). Bei deren 
Wegfall führen im Gegen-
zug die Zuschreibungen zu 
Werterhöhungen (vgl. § 35 
Absatz 8 GemHVO NRW). 
 

Abbildung 491 „Die Anpassungen des Abschreibungsplans“ 
 
In den Fällen, in denen z. B. von der Gemeinde eine Korrektur des Abschreibungsplans wegen einer zu langen 
Nutzungsdauer eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes vorzunehmen ist, jedoch der Änderungsbedarf 
unwesentlich ist, genügt es, die Verteilung des am betreffenden Abschlussstichtag noch bestehenden Buchwer-
tes auf die veränderte restliche Nutzungsdauer vorzunehmen. In wesentlichen Fällen einer zu kürzenden Ab-
schreibungsdauer kann auch eine außerplanmäßige Abschreibung des betreffenden gemeindlichen Vermögens-
gegenstandes in Betracht kommen. Soweit die festgelegte Nutzungsdauer zu kurz ist und die Korrektur als unwe-
sentlich zu bewerten ist, kann eine Verteilung des am betreffenden Abschlussstichtag bestehenden Buchwertes 
auf die verlängerte restliche Nutzungsdauer vorgenommen werden. In diesem Fall ist wegen der Verpflichtung zu 
regelmäßigen (planmäßigen) Abschreibungen ein vorübergehendes Aussetzen der Abschreibungen durch die 
Gemeinde jedoch unzulässig. 
 
 
1.1.7.3 Die Besonderheiten bei planmäßigen Abschreibungen 
 
1.1.7.3.1 Die Trennung von Grund und Boden und Gebäude 
 
Das Gebot in der Vorschrift, planmäßige Abschreibungen bei gemeindlichen Vermögensgegenständen vorzu-
nehmen, bezieht sich nur auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände. Die Gemeinde verfügt i.d.R. aber noch 
über eine Vielzahl von bebauten Grundstücken als Vermögensgegenstände. Dabei ist jedoch zu beachten, dass 
bei bebauten Grundstücken nur die Gebäude und die Aufbauten abnutzbare gemeindliche Vermögensgegen-
stände darstellen und der Grund und Boden nicht abnutzbar ist. Deshalb kann nur der Wert der abnutzbaren 
Gebäude und Aufbauten die Grundlage und den Ausgangswert für die von der Gemeinde vorzunehmenden 
planmäßigen Abschreibungen bilden.  
 
Bei den bebauten Grundstücken der Gemeinde ist daher immer in der gemeindlichen Anlagenbuchhaltung eine 
wertmäßige Trennung in den Grundstückswert und den Wert der Gebäude und Aufbauten vorzunehmen. Der 
bilanzierte Wert des gemeindlichen Grund und Bodens wird dabei unverändert in der gemeindlichen Bilanz fortge-
führt. Solange die Gemeinde den Grund und Boden als wirtschaftlicher Eigentümer in ihrer Bilanz ansetzt, wird 
dieses gemeindlichen Vermögens i.d.R. auch nicht wertmäßig vermindert bzw. abgeschrieben. Eine Ausnahme 
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davon können jedoch außergewöhnliche Umstände oder Ereignisse verursachen, die sich auch auf den Wert des 
gemeindlichen Grund und Bodens auswirken und die ggf. eine außerplanmäßige Abschreibung durch die Ge-
meinde erforderlich machen. 
 
 
1.1.7.3.2 Die Zuwendungen bei Finanzanlagen 
 
Bei den in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Finanzanlagen der Gemeinde sind regelmäßig keine planmäßi-
gen Abschreibungen vorzunehmen. Eine Ausnahme davon verursachen jedoch außergewöhnliche Umstände 
oder Ereignisse, die sich auch auf den Wert der gemeindlichen Finanzanlagen auswirken. In diesen Fällen kann 
dann von der Gemeinde ggf. eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen werden, wenn aus den Um-
ständen oder Ereignissen heraus eine voraussichtlich vorübergehende Wertminderung der betreffenden ge-
meindlichen Finanzanlage entsteht.  
 
Ein besonderer Ausnahmefall kann jedoch dann vorliegen, wenn die Gemeinde einem ihrer Betriebe einen Inves-
titionszuschuss gewährt, der gemeindliche Betrieb die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen verwendet und 
deshalb in entsprechender Höhe einen Sonderposten in seiner Bilanz ansetzt. In diesen Fällen ist von der Ge-
meinde zu prüfen, ob dieser Geschäftsvorfall eine Gegenleistungsverpflichtung des Betriebes beinhaltet, sodass 
auch die Gemeinde in entsprechender Weise eine zeitliche Verteilung der gewährten Zuwendung vornehmen 
muss, z. B. in Form eines in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Rechnungsabgrenzungspostens.  
 
In den Fällen der Gewährung einer investiven Zuwendung durch die Gemeinde an einen gemeindlichen Betrieb 
mit dem Zweck, dauernd dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde zu dienen, kann auch eine Erhöhung des Wertan-
satzes für den betreffenden Betrieb im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ die zutreffende Bilanzierung darstellen. Die 
in den folgenden Geschäftsjahren von dem gemeindlichen Betrieb vorgenommene ertragswirksame Auflösung 
des gebildeten Sonderpostens führt dann in gleicher Höhe zu Wertminderungen bei den entsprechenden Finanz-
anlagen der Gemeinde. Diese Wertveränderungen sind dann von der Gemeinde in ihrer Bilanz unter dem Wert-
ansatz für den betreffenden Betrieb durch „planmäßige“ Abschreibungen nachzuvollziehen.  
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Vorrang der linearen Abschreibungen)  
 
1.2.1 Allgemeine Festlegungen 
 
Die Vorschrift sieht vor, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines gemeindlichen Vermögensgegen-
standes auf die Haushaltsjahre verteilt werden sollen, in denen dieser Vermögensgegenstand voraussichtlich von 
der Gemeinde genutzt werden wird. Für die Wahl der Abschreibungsmethode durch die Gemeinde sollen dabei 
die örtlichen wirtschaftlichen Verhältnisse nicht alleine maßgebend sein. Für die nutzungsbezogene Verteilung 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind deshalb nur bestimmte Methoden als zulässig erklärt worden. 
Die Festlegung der möglichen Methoden für gemeindliche Abschreibungen ist damit nicht in das Ermessen der 
Gemeinde gestellt worden.  
 
In diesem Zusammenhang ist der linearen Abschreibungsmethode haushaltsrechtlich der Vorrang zur Erfassung 
der Abschreibungen bzw. Wertminderungen bei gemeindlichen Vermögensgegenständen eingeräumt worden. 
Eine andere gesetzlich bestimmte Methode kann bei der Gemeinde dann zur Anwendung kommen, wenn die 
Methode dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch der Gemeinde besser entspricht. Die Gemeinde hat zudem 
ihre Entscheidung für eine Abweichung von der linearen Abschreibungsmethode und die Gründe dafür ausrei-
chend zu dokumentieren. 
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1.2.2 Die lineare Abschreibung 
 
Die lineare Abschreibungsmethode beinhaltet, dass die Anschaffungskosten oder Herstellungskosten eines ge-
meindlichen Vermögensgegenstandes auf dessen Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt werden. Bei Anwendung 
dieser Abschreibungsmethode wird angenommen, dass der gemeindliche Vermögensgegenstand durch seine 
Nutzung im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung einer gleichmäßigen Wertminderung unterliegt. Bei 
der Gemeinde entstehen dadurch jährlich gleiche Abschreibungsbeträge, die als Aufwendungen in der gemeindli-
chen Ergebnisrechnung zu erfassen sind.  
 
Für die Vornahme der Abschreibungen als Wertminderungen eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes gilt 
daher der Grundsatz der Planmäßigkeit. Der gemeindliche Vermögensgegenstand ist deshalb am Ende seiner 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer vollständig abgeschrieben. Die Anwendung der linearen Abschreibungsmethode 
erfordert daher unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse sowie der örtlichen Abschreibungstabelle eine 
sorgfältige Schätzung der Nutzungsdauer für jeden gemeindlichen Vermögensgegenstand. Das Gebot der linea-
ren Abschreibung bringt es dabei mit sich, dass unterschiedliche jährliche Abschreibungsbeträge grundsätzlich 
unzulässig sind. Es ist deshalb nicht zulässig, in einem Haushaltsjahr höhere Abschreibungen als planmäßig 
vorgesehen durchzuführen und in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen und diese in den Folgejahren 
durch niedrigere Abschreibungen wieder auszugleichen.  
 
In besonderen Einzelfällen, in denen innerhalb der Nutzungsdauer eines gemeindlichen Vermögensgegenstan-
des von der grundsätzlich anzuwendenden linearen Abschreibung zu einer anderen Abschreibungsmethode 
gewechselt wird, muss die Gemeinde unter Berücksichtigung der gewählten neuen Abschreibungsmethode eine 
neue Einschätzung des möglichen Nutzungsverlaufs des betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstandes 
vornehmen sowie einen darauf abgestellten neuen Abschreibungsplan aufstellen. Die Gemeinde würde in sol-
chen Fällen gegen das Willkürverbot verstoßen, wenn sie in jedem Haushaltsjahr einen Wechsel der Abschrei-
bungsmethode vornehmen würde.  
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Weitere zulässige Abschreibungsmethoden): 
 
1.3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Gemeinde ist nach der Vorschrift in der Wahl der Abschreibungsmethode bei ihren gemeindlichen Vermö-
gensgegenständen nicht vollständig frei. Sie kann aber in örtlichen Ausnahmefällen statt der linearen Abschrei-
bung auch die degressive Abschreibung oder die Leistungsabschreibung vornehmen. Durch die in der Vorschrift 
ausdrücklich benannten zulässigen Abschreibungsmethoden sollen möglichst willkürliche Entscheidungen der 
Gemeinde über die Art der Vornahme von Abschreibungen bei gemeindlichen Vermögensgegenständen verhin-
dert werden.  
 
Die Gemeinde muss deshalb vor der Anwendung der degressiven Abschreibung oder der Leistungsabschreibung 
bei ihren Vermögensgegenständen prüfen und nachweisen, dass durch die gewählte Methode der Nutzungsver-
lauf eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes nachweislich besser abgebildet wird als durch die grundsätz-
lich anzuwendende lineare Abschreibung. Die Anwendung der von der Gemeinde gewählten Methode soll dabei 
so ausgestaltet werden, dass die jährlichen Abschreibungsbeträge möglichst dem tatsächlichen Ressourcenver-
brauch aus der Nutzung der betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstände vor Ort entsprechen.  
 
 
1.3.2 Die degressive Abschreibung 
 
Die Gemeinde kann statt der linearen Abschreibung auch die degressive Abschreibung bei ihren gemeindlichen 
Vermögensgegenständen anwenden, wenn diese Abschreibungsmethode dem tatsächlichen Ressourcenver-
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brauch vor Ort besser entspricht. Für die Anwendung der degressiven Abschreibung ist kennzeichnend, dass sie 
in den ersten Jahren zu höheren Abschreibungsbeträgen als die lineare Abschreibung führt und der haushalts-
jahrbezogene Abschreibungsbetrag im Zeitablauf der Nutzungsdauer von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr gerin-
ger wird. Diese Gegebenheiten können bei den gemeindlichen Vermögensgegenständen besser deren Wertmin-
derungen aufgrund der gemeindlichen Aufgabenerfüllung oder aufgrund wirtschaftlicher und technischer Entwick-
lungen entsprechen.  
 
Die degressive Abschreibung kann daher in Einzelfällen dem Wertminderungsverlauf bei einem gemeindlichen 
Vermögensgegenstand durchaus besser gerecht werden als die lineare Abschreibungsmethode, z.B. wenn in den 
ersten Jahren der Nutzung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes hohe Wertminderungen entstehen. Bei 
dieser Abschreibungsmethode wird immer der gleiche Abschreibungssatz verwendet, der jährlich auf den aktuel-
len Buchwert zum Abschlussstichtag bezogen wird, der durch die Abschreibungen jährlich geringer wird. Auf-
grund der Anwendung des Abschreibungssatzes auf den Restbuchwert kommt es jährlich zu abnehmenden Ab-
schreibungsbeträgen bis am Ende der Nutzungsdauer eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes nur noch 
ein Restwert verbleibt.  
 
Die Größenordnung der jährlichen Abschreibungsbeträge bei einer degressiven Abschreibung ist auch davon 
abhängig, nach welcher Methode diese Abschreibung vorgenommen wird. Es bestehen für die Gemeinde grund-
sätzlich die Möglichkeiten, die Abschreibungsmethode zusammen mit einem festen Abschreibungssatz anzuwen-
den, die Methode sofort mit einem Übergang auf eine lineare Abschreibung zu verbinden oder die Methode mit 
einer um den gleichen Betrag fallenden Jahresrate anzuwenden.  
 
Die Vorschrift enthält jedoch keine Festlegung auf eine bestimmte degressive Abschreibungsmethode. Es liegt 
daher im Ermessen der Gemeinde, welche degressive Abschreibungsmethode sie unter der Voraussetzung an-
wenden will, dass die Abschreibungen möglichst dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch vor Ort entsprechen 
sollen. Die von der Gemeinde gewählte Abschreibungsmethode muss zudem mit den GoB in Einklang stehen 
und soll im Anhang zum Jahresabschluss angegeben und erläutert werden.  
 
 
1.3.3 Die Leistungsabschreibung 
 
Die Gemeinde kann statt der linearen Abschreibung auch die Leistungsabschreibung anwenden, wenn diese 
Abschreibungsmethode dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch vor Ort besser entspricht. Bei der Leistungsab-
schreibung wird nicht nach zeitlichen Gesichtspunkten, sondern nach Maßgabe der Nutzung eines gemeindlichen 
Vermögensgegenstandes für die gemeindliche Aufgabenerfüllung abgeschrieben. Die Abschreibungsmethode 
soll deshalb durch die Gemeinde nur in tatsächlich geeigneten Fällen vor Ort angewandt werden. Die Anwendung 
dürfte sich in der gemeindlichen Praxis auf eine geringe Zahl von Einzelfällen beschränken. Bei dieser Abschrei-
bungsmethode wird davon ausgegangen, dass die Beanspruchung eines gemeindlichen Vermögensgegenstan-
des durch die Leistungserbringung und nicht das Alter bzw. die mögliche wirtschaftliche Nutzungsdauer ein zu-
treffender Maßstab für dessen Abnutzung bzw. Wertminderung ist. 
 
In solchen Fällen müssen von der Gemeinde zutreffende Leistungseinheiten zur Messung der Inanspruchnahme 
des gemeindlichen abnutzbaren Vermögensgegenstandes ermittelt und dessen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten durch die Zahl der voraussichtlich erzielbaren Leistungseinheiten, z. B. Maschinenstunden, gefahre-
ne Kilometer bei Dienstfahrzeugen, dividiert werden. Diese Vorgehensweise erfordert, dass sowohl die voraus-
sichtlich erzielbare Gesamtleistung als auch die jährliche Leistung hinreichend bestimmt werden kann. Nach dem 
Umfang der Leistungen im jeweiligen Haushaltsjahr wird die Höhe der jahresbezogenen Abschreibungen ermit-
telt. Dadurch können die Abschreibungsbeträge nach der tatsächlichen Inanspruchnahme bzw. nach der Nutzung 
eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes für die gemeindliche Aufgabenerfüllung bestimmt werden.  
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2. Zu Absatz 2 (Geringwertige Vermögensgegenstände): 
 
2.1 Die Bedeutung geringwertiger Vermögensgegenstände 
 
Die Gemeinde besitzt eine Vielzahl von Vermögensgegenständen, die nur einen geringen Wert haben, z .B. Ver-
mögensgegenstände der gemeindlichen Betriebs- und Geschäftsausstattung. Als geringwertige Vermögensge-
genstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten nach der Vorschrift die 
Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden können und 
einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin ent-
haltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, wertmäßig den Betrag i.H.v. 410 Euro nicht übersteigen.  
 
Zur Abgrenzung solcher gemeindlicher Vermögensgegenstände ist zwar die Wertgrenze aus dem Einkommen-
steuerrecht übernommen worden, jedoch nicht ausdrücklich die Vorgabe, dass es sich bei den geringwertigen 
Vermögensgegenständen der Gemeinde um bewegliche Vermögensgegenstände handeln muss. Die Festlegung 
in der Vorschrift auf die Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens hat daher für die Gemein-
de zur Folge, dass bei der Beurteilung, ob im Einzelfall ein geringwertiger Vermögensgegenstand vorliegt, nur die 
Kriterien der Vorschrift erfüllt sein müssen. Die Gemeinde muss zusätzlich nicht noch nach beweglichen bzw. 
unbeweglichen Vermögensgegenständen oder immateriellen Vermögensgegenständen unterscheiden.  
 
Die geringe Bedeutung geringwertiger Vermögensgegenstände für das gemeindliche Anlagevermögen im Rah-
men der Aufgabenerfüllung der Gemeinde lässt es unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit 
sachlich zu, für solche Vermögensgegenstände eine Vereinfachung hinsichtlich ihrer Bilanzierung vorzunehmen, 
auch wenn derartige Vermögensgegenstände i.d.R. eine voraussichtliche Nutzungsdauer von mehr als einem 
Jahr haben. Der Wert dieser gemeindlichen Vermögensgegenstände ist jedoch so gering, dass eine Verteilung 
ihrer Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf ihre Nutzungsdauer regelmäßig zu hohem und nicht unbedingt 
vertretbarem Aufwand bei der Gemeinde führen würde. Durch die Vorschrift wird es deshalb für die Gemeinde 
möglich, bei solchen Vermögensgegenständen auf die Inventarisierung und Aktivierung zu verzichten.  
 
 
2.2 Die Abgrenzung geringwertiger Vermögensgegenstände 
 
2.2.1 Die festgelegte Wertgrenze 
 
Die Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten wertmäßig den Betrag von 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen, sind von der Gemeinde als ge-
ringwertige Vermögensgegenstände zu behandeln. Bei der Anwendung der Wertgrenze auf die gemeindlichen 
Vermögensgegenstände ist nicht nur die Umsatzsteuer zu berücksichtigen, sondern es sind auch Rabatte und 
Skonti einzubeziehen. 
 
Die in der Vorschrift enthaltene Wertgrenze ist dem Einkommensteuerrecht entnommen worden und bestimmt die 
Abgrenzung bei den gemeindlichen Vermögensgegenständen wesentlich mit. Sie findet seit Jahrzehnten eine 
entsprechende Anwendung im gemeindlichen Bereich und hat sich grundsätzlich bewährt. Die frühere Wertgren-
ze für die unmittelbare Verbuchung der geringwertigen Vermögensgegenstände als Aufwand in der gemeindli-
chen Ergebnisrechnung i.H.v. 60 Euro ist durch die neue Wertgrenze von 410 Euro ersetzt worden. 
 
 
2.2.2 Das Vorliegen der selbstständigen Nutzungsfähigkeit  
 
Nach der Vorschrift müssen die geringwertigen Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens 
selbstständig genutzt werden können, wenn die Gemeinde von der zugelassenen Vereinfachung buchungsmäßig 
Gebrauch machen will. Für die Beurteilung der selbstständigen Nutzungsfähigkeit eines gemeindlichen Vermö-
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gensgegenstandes kommt es darauf an, dass dieses Wirtschaftsgut nach seiner Zweckbestimmung im Rahmen 
der Aufgabenerfüllung der Gemeinde eigenständig nutzungsfähig ist. Die selbstständige Nutzungsfähigkeit ist 
dann nicht gegeben, wenn der Vermögensgegenstand nach seiner Zweckbestimmung nur zusammen mit ande-
ren Wirtschaftsgütern genutzt werden kann, z. B. im Rahmen einer Sachgesamtheit.  
 
Diese Abgrenzung gilt auch, wenn ein geringwertiger Vermögensgegenstand in einem aufgabenbezogenen (be-
trieblichen) Nutzungszusammenhang mit anderen Wirtschaftsgütern steht und alle Teile bzw. Komponenten tech-
nisch aufeinander abgestimmt sind. Es kann gleichwohl aber auch eine selbstständige Nutzungsfähigkeit eines 
einzelnen Wirtschaftsgutes gegeben sein, wenn dieses Wirtschaftsgut auch ohne die anderen Vermögensgegen-
stände genutzt werden kann, z. B. Müllbehälter.  
 
 
2.2.3 Das Vorliegen einer Abnutzung 
 
Nach der Vorschrift müssen die geringwertigen Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens 
einer Abnutzung unterliegen. Diese Vermögensgegenstände sind deshalb auch danach zu betrachten, ob sie als 
abnutzbare oder nicht abnutzbare Vermögensgegenstände zu behandeln sind, auch wenn die Vermögensgegen-
stände in der gemeindlichen Bilanz nicht entsprechend anzusetzen sind. Der Begriff „Abnutzung“ soll in diesem 
Zusammenhang verdeutlichen, dass durch den Gebrauch der Vermögensgegenstände im Rahmen der gemeind-
lichen Aufgabenerfüllung deren Wert gemindert wird.  
 
Die Ursachen für eine Abnutzung gemeindlicher Vermögensgegenstände können dabei technisch, wirtschaftlich 
und zeitlich bedingt sein. Eine Abnutzung kann aber auch durch außergewöhnliche Ereignisse hervorgerufen 
werden. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass nicht abnutzbare oder unbewegliche Vermögensgegen-
stände keine geringwertigen gemeindlichen Vermögensgegenstände darstellen, auch wenn diese Vorgabe nicht 
ausdrücklich in der Vorschrift enthalten ist. 
 
 
2.3 Die Verbuchung als Aufwand 
 
Mit der gesonderten Vorschrift zur sofortigen Verbuchung der geringwertigen Vermögensgegenstände mit An-
schaffungs- oder Herstellungskosten, die 410 Euro nicht übersteigen, als Aufwand im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung wird der Gemeinde eine Vereinfachung ermöglicht. Dieses wirtschaftsgutbezogenes Wahlrecht kann 
die Gemeinde für jeden geringwertigen gemeindlichen Vermögensgegenstand einzeln in Anspruch nehmen. In 
diesen Fällen muss der betreffende Vermögensgegenstand nicht gesondert in der gemeindlichen Finanzbuchhal-
tung erfasst werden. Diese "sofortige" Abschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen stellt keinen 
Anlass dar, den Erwerb dieser Vermögensgegenstände ausschließlich der laufenden Verwaltungstätigkeit der 
Gemeinde zuzuordnen.  
 
Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist grundsätzlich der Investitionstätigkeit der Gemeinde zuzurechnen. 
Die Gemeinde muss daher bei einer Entscheidung für eine unmittelbare Verbuchung als Aufwand eines gemeind-
lichen Vermögensgegenstandes u.a. prüfen, ob dadurch ggf. eine erhaltene investive Zuwendung betroffen ist. 
Die Gemeinde darf dann für den betreffenden Vermögensgegenstand keinen Sonderposten bilanzieren, sondern 
kann eine unmittelbare Ertragsbuchung vornehmen. Ein dafür bereits angesetzter Sonderposten ist in solchen 
Fällen ertragswirksam auflösen.  
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2.4 Der Abgang im Jahr des Zugangs 
 
2.4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Bei den geringwertigen Vermögensgegenständen der Gemeinde kann ihr Abgang im Jahr des Zugangs unterstellt 
werden, auch wenn solche Gegenstände im Einzelfall oder regelmäßig tatsächlich noch mehrere Jahre von der 
Gemeinde im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung genutzt werden. Bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 
zu 410 Euro können die geringwertigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen der Beschaf-
fung im Anlagenspiegel insgesamt als Summe auf einem Sammelposten nachgewiesen werden, auch wenn 
durch eine Sofortabschreibung diese in der Ergebnisrechnung als Aufwendungen zu erfassen sind. Durch ggf. 
gesonderte Verzeichnisse, z. B. in Form von Inventarlisten, wird das Vorhandensein geringwertiger Vermögens-
gegenstände nachvollziehbar gemacht.  
 
 
2.4.2 Der Begriff „Abgang“ 
 
Der Begriff „Abgang“ wird bei der gemeindlichen Bilanzierung nicht nur im Zusammenhang mit den geringwerti-
gen Vermögensgegenständen der Gemeinde verwendet. Er wird genutzt, wenn eine mengenmäßige Verminde-
rung der gemeindlichen Vermögensgegenstände tatsächlich stattfindet. Unter dem Begriff wird daher das tatsäch-
liche Ausscheiden von Vermögensgegenständen aus dem gemeindlichen Anlagevermögen durch Verkauf, Ver-
schrottung, Tausch, aber auch durch Zerstörung durch höhere Gewalt verstanden. So sind z. B. im Anlagenspie-
gel in der Spalte „Abgänge“ dann Beträge anzugeben, wenn Vermögensgegenstände aus dem gemeindlichen 
Anlagevermögen ausgeschieden und deren ausgewiesene Anschaffungs- oder Herstellungskosten in der Anla-
genbuchhaltung zu löschen sind.  
 
Die Abgänge von gemeindlichen Vermögensgegenständen führen regelmäßig zu Aufwendungen in der Ergebnis-
rechnung der Gemeinde, denn der bilanzierte Buchwert des betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstan-
des (Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen) ist in solchen Fällen vollständig 
auszubuchen. Soweit jedoch ein gemeindlicher Vermögensgegenstand bereits fast oder vollständig abgeschrie-
ben ist, vermindern sich entsprechend die durch den Abgang entstehenden gemeindlichen Aufwendungen. In den 
Fällen, in denen durch die Veräußerung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes ein Verkaufserlös erzielt 
wird, ist dieser dem bilanzierten Buchwert gegenüberzustellen, sodass sich dann nur in Höhe des rechnerischen 
Mindererlöses gemeindliche Aufwendungen ergeben oder bei einem rechnerischen Mehrerlös auch gemeindliche 
Erträge ergeben können. 
 
 
2.5 Der Nachweis der geringwertigen Vermögensgegenstände 
 
Bei den geringwertigen Vermögensgegenständen der Gemeinde kann deren Abgang im Jahr des Zugangs unter-
stellt werden, auch wenn solche Gegenstände im Einzelfall oder regelmäßig tatsächlich noch mehrere Jahre von 
der Gemeinde genutzt werden. Bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 410 Euro sind die geringwerti-
gen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen der Beschaffung im Anlagenspiegel insgesamt 
als Summe nachzuweisen, auch wenn durch eine Sofortabschreibung diese in der Ergebnisrechnung als Auf-
wendungen zu erfassen sind. Der Nachweis der geringwertigen Vermögensgegenstände ist zudem davon ab-
hängig, ob die Gemeinde statt einer Abschreibung dieser Vermögensgegenstände ihre Erfassung in Inventarlis-
ten oder auf einem Sammelposten gewählt hat. 
 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 35 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1962 

3. Zu Absatz 3 (Örtliche Nutzungsdauern und Abschreibungstabelle):  
 
3.1 Zu Satz 1 (NKF-Rahmentabelle für Gesamtnutzungsdauern): 
 
3.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Im gemeindlichen Bereich soll eine Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit bei den jährlichen Haushaltsbelastungen 
der Gemeinden durch die Abschreibungen bei abnutzbaren gemeindlichen Vermögensgegenständen u.a. 
dadurch erreicht werden, dass die Nutzungsdauern für gemeindliche Vermögensgegenstände standardisiert und 
den Gemeinden verbindlich vorgegeben werden. Bei der Festlegung der örtlichen Nutzungsdauern in der vom 
Innenministerium bekannt gegebenen „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermö-
gensgegenstände“ wurde davon ausgegangen, dass die Spannbreiten der Nutzungsdauern der gemeindlichen 
Praxis entsprechen und von den Gemeinden innerhalb dieser Nutzungszeiten die erforderliche Unterhaltung der 
gemeindlichen Vermögensgegenstände zur Erhaltung ihrer Betriebsbereitschaft vorgenommen wird.  
 
Im Sinne dieser Vorschrift bedeutet der verwendete Begriff „Nutzungsdauer“, dass die Gemeinde aufbauend auf 
den Rahmenvorgaben für die verschiedenen Arten von gemeindlichen Vermögensgegenständen örtliche Nut-
zungsdauern in Jahren festlegen muss. Derartige Entscheidungen sollen unter Berücksichtigung der unterschied-
lichen örtlichen Nutzungsformen der gemeindlichen Vermögensgegenstände und der zeitlichen Dimensionen 
getroffen werden, in denen die jeweils betroffenen Vermögensgegenstände voraussichtlich genutzt werden kön-
nen. Bei der Bemessung der individuellen Nutzungsdauer von gemeindlichen Vermögensgegenständen sind 
dabei auch die technischen sowie die wirtschaftlichen Faktoren zu berücksichtigen. Auch andere Quellen sowie 
das örtliche Nutzungsverhalten können ggf. dazu beitragen, eine zutreffende wirtschaftliche Nutzungszeit für 
jeden gemeindlichen Vermögensgegenstand zu ermitteln.  
 
Die technische Nutzungsdauer eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes wird dabei i.d.R. nach der nutzba-
ren Zeit im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit ermittelt. Die wirtschaftliche Nutzungsdauer ist i.d.R. solange gege-
ben, wie der gemeindliche Vermögensgegenstand einen Beitrag zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung leisten 
kann. Im Rahmen der Nutzungszeit vorzunehmende Instandsetzungen können dabei die Nutzungszeit eines 
Vermögensgegenstandes verlängern, unterlassene Instandsetzungen dagegen ggf. auch verkürzen. Der Ablauf 
der Nutzungszeit bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass damit auch die Nutzbarkeit eines gemeindlichen 
Vermögensgegenstandes endet. So kann z. B. eine gemeindliche Straße, die sich nach Ablauf der wirtschaftli-
chen Nutzungszeit in einen guten Zustand befindet, weiterhin für den Verkehr genutzt werden. Dieser Vermö-
gensgegenstand kann genutzt werden, solange die Verkehrssicherheit dieses zulässt bzw. diese noch gegeben 
ist, z. B. auch in einem schadhaften Zustand bzw. wenn er als verschlissenen anzusehen ist.  
 
 
3.1.2 Inhalte der NKF-Rahmentabelle 
 
Die Gemeinde hat nach dieser Vorschrift der örtlichen Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer (Ab-
schreibungszeiträume) ihrer abnutzbaren Vermögensgegenstände die vom Innenministerium bekannt gegebene 
„NKF-Rahmentabelle für Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ zugrunde zu legen. Sie 
hat mithilfe dieser NKF-Rahmentabelle und unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die 
jeweiligen Nutzungsdauern für die einzelnen Arten ihrer Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen örtlichen Nutzungsformen der gemeindlichen Vermögensgegenstände und der zeitlichen Di-
mensionen eigenverantwortlich festzulegen. Ein Auszug aus der NKF-Rahmentabelle wird nachfolgend aufge-
zeigt (vgl. Abbildung).  
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Die NKF-Rahmentabelle 
der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensstände 

 
 

Nr. 
 

Vermögensgegenstand 
Nutzung 

in 
Jahren 

 
1 
 

1.06 
1.20 
1.32 

 
Gebäude und bauliche Anlagen 
z. B. 
Feuerwehrgerätehäuser (massiv) 
Kindergärten, Kindertagesstätten 
Schulgebäude 
 

 
 
 

40 - 80 
40 - 80 
40 - 80 

 
2 
 
 

2.03 
 

2.10 
 

2.11 

 
Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtun-
gen) 
z. B. 
Brücken (Mauerwerk, Beton- oder  
Stahlkonstruktion) 
Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstr.), Wege, 
Plätze  
Straßen, Wege, Plätze (in einfacher Bauart) 
 

 
 
 
 

50 - 100 
 

30 - 60 
 

10 - 30 

 
3 
 

3.06 
3.18 
3.23 

 
Technische Anlagen (Betriebsanlagen) 
z. B. 
Beleuchtungsanlagen 
Notstromaggregate 
Videoanlagen, Überwachungsanlagen 
 

 
 
 

20 - 30 
15 - 20 
5 - 15 

 
4 

 
Maschinen und Geräte 
z. B.  
Bohrhammer, Bohrmaschine 
Parkscheinautomat 
 

 
(5 - 20) 

 
5 - 8 
8 - 12 

 
5 

 
Büro- und Geschäftsausstattung  
z. B.  
Büromöbel 
Werkstatteinrichtungen 
 

 
(3 - 20) 

 
10 - 20 
10 - 15 

 
6 

6.07 
6.14 

 
Fahrzeuge 
Kleintransporter 
Personenkraftwagen 
 

 
 

6 - 10 
6 - 10 

 
 

  Abbildung 492 „Die NKF-Rahmentabelle für kommunale Abschreibungen“ 
 
Bei der Anwendung der NKF-Rahmenvorgaben sollte die Gemeinde berücksichtigen, dass den Rahmenvorgaben 
die Annahme einer ordnungsgemäßen Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Vermögensgegen-
stände zugrunde liegt. Die örtlich von der Gemeinde festgelegten konkreten Nutzungsdauern sind unter Bezug 
auf die unterschiedlichen Vermögensgegenstände in einer örtlichen Abschreibungstabelle niederzulegen bzw. zu 
dokumentieren. Der Umstand, dass durch die Abschreibungen der Werteverzehr der Vermögensgegenstände der 
Gemeinde während ihrer Nutzung erfasst wird und dieses einen realistischen Ressourcenverbrauch aufzeigen 
und gewährleisten soll, bedingt, dass in der örtlichen Abschreibungstabelle die Nutzungsdauern der darin aufge-
führten Arten der gemeindlichen Vermögensgegenstände jeweils durch eine konkrete Jahresangabe festgelegt 
sein müssen.  
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Die allgemeine Rahmenvorgabe von Nutzungsdauern für gemeindliche Vermögensgegenstände soll zudem ver-
hindern, dass die Gemeinde durch eine örtliche „Abschreibungspolitik“ verfälschende haushaltswirtschaftliche 
Ergebnisse erzielen kann. Der Verzicht auf eine Rahmenvorgabe für abnutzbare immaterielle Vermögensgegen-
stände bedeutet dabei nicht, dass für diese Vermögensgegenstände eine unbegrenzte Nutzungsdauer anzuneh-
men ist. Die örtlich zu bestimmte jahresgenaue Nutzungszeit erfordert vielmehr, in einer Prognose auch für diese 
Vermögensgegenstände eine planmäßige wirtschaftliche Nutzungszeit sachgerecht festzulegen. Eine Festlegung 
ist auch bei den Rechten der Gemeinde erforderlich, bei denen vertraglich eine Verlängerungsoption mit dem 
Vertragspartner vereinbart wurde. 
 
Durch die NKF-Rahmentabelle wird den Gemeinden noch ein ausreichender Handlungs- und Bewertungsspiel-
raum für die Bestimmung der Nutzungsdauern ihrer eigenen abnutzbaren Vermögensgegenstände im Allgemei-
nen und nutzungsbedingt im Einzelfall gelassen, auch wenn die Rahmentabelle für die Festlegung und Ausgestal-
tung der örtlichen Nutzungsdauern von gemeindlichen Vermögensgegenständen für verbindlich erklärt worden ist 
(vgl. Nr. 1.5.1 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Festlegungen der örtlichen Nutzungsdauern): 
 
3.2.1 Die Bestimmung der Nutzungsdauern  
 
Die Gemeinde hat nach dieser Vorschrift unter Beachtung der „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer 
für kommunale Vermögensgegenstände“ und unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die 
jeweiligen Nutzungsdauern bei ihren Arten von gemeindlichen Vermögensgegenständen so vorzunehmen, dass 
eine Stetigkeit für die zukünftigen Festlegungen der planmäßigen Abschreibungen gewährleistet wird. Unabhän-
gig von den zulässigen Abschreibungsmethoden (Zeit- oder Leistungsabschreibungen) kommt der Bestimmung 
der Nutzungsdauern für die einzelnen Arten der Vermögensgegenstände eine entscheidende Bedeutung zu.  
 
Die wirtschaftliche und geplante Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes der Gemeinde wird dabei durch 
die technische Nutzungsdauer begrenzt. Diese betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist der Zeitraum, in dem sich 
der Vermögensgegenstand technisch abnutzt. Sie bestimmt grundsätzlich die mögliche Abschreibungsdauer bei 
gemeindlichen Vermögensgegenständen und damit auch die Höhe der jährlichen Abschreibungsraten für die 
einzelnen Vermögensgegenstände während der Nutzungsdauer mit. Die Gemeinde muss deshalb bei unverän-
derter Sachlage die Stetigkeit auch bei zukünftigen Festlegungen von Abschreibungen von gleichen Vermögens-
gegenständen durch die Beibehaltung der einmal getroffenen Festlegung gewährleisten.  
 
 
3.2.2 Die Aufstellung einer örtlichen Abschreibungstabelle  
 
Die Gemeinde muss ihre örtlichen Festlegungen über die Nutzungsdauern der gemeindlichen Vermögensgegen-
stände durch eine örtliche Abschreibungstabelle transparent dokumentieren und die Festlegungen für die tatsäch-
liche Anwendung vor Ort verbindlich machen. Die gemeindlichen Festlegungen müssen sich dabei grundsätzlich 
innerhalb der Abgrenzungen der NKF-Rahmentabelle bewegen. Aus wichtigen örtlichen Gründen, insbesondere 
aufgrund der tatsächlichen Nutzung von Vermögensgegenständen im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfül-
lung können jedoch Abweichungen von den Rahmenvorgaben notwendig werden. Je mehr die örtliche Festle-
gung der Gemeinde von den Vorgaben der NKF-Rahmentabelle abweicht, desto größer sind die Begründungs- 
und Darlegungspflichten für die Gemeinde.  
 
Sachgerechte örtliche Abweichungen von der NKF-Rahmentabelle können sich dabei auch aus technischen und 
wirtschaftlichen Weiterentwicklungen ergeben. Aber auch die Rechtsprechung kann Anlass für eine örtliche Ab-
weichung sein, wenn sich der Entscheidungsstand auf örtliche Sachverhalte übertragen lässt. Das OVG NRW 
sieht z.B. im Rahmen des Beitragsrechts bei Straßen ab einem Alter von über 50 Jahren deren Abgenutztheit als 
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gegeben an. Das Gericht geht in diesem Zusammenhang außerdem von einer Lebensdauer für Straßen von 
mindestens 25 bis 27 Jahren aus. In der NKF-Rahmentabelle ist dagegen für die Straßen ein Rahmen von 30 bis 
60 Jahren festgelegt worden. Diese Vorgabe müsste unter Berücksichtigung von Gesichtspunkten des Beitrags-
rechts angepasst werden. 
 
Die Gemeinde muss bei ihrer örtlichen Abschreibungstabelle gewährleisten, dass eine einheitliche Anwendung 
bzw. Handhabung vor Ort erfolgt. Sie soll daher zu ihren getroffenen Festlegungen ergänzende Erläuterungen 
und Hinweise geben, um die Einhaltung der selbst erstellten Vorgaben durch die Nutzer sicherzustellen. In wich-
tigen Einzelfällen kann es u.a. zum besseren Verständnis sachgerecht sein, die von der Gemeinde getroffenen 
örtlichen Festlegungen zu begründen bzw. den Anlass dazu, aber auch den Ermessensspielraum ausdrücklich 
aufzuzeigen. Insbesondere die Festlegungen, die von der NKF-Rahmentabelle abweichen, sollten hinsichtlich 
ihrer Notwendigkeit und Umsetzung näher erläutert werden.  
 
Die Entscheidung über die Festlegungen der örtlichen Abschreibungstabelle obliegt dabei dem Bürgermeister als 
Verantwortlichen für die gemeindliche Verwaltung. Sie bedarf nicht der Zustimmung des Rates der Gemeinde, 
denn die Aufstellung der örtlichen Abschreibungstabelle ist als ein Geschäft der laufenden Verwaltung zu bewer-
ten. Die Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den Bürgermeister übertragen, 
soweit sich nicht der Rat der Gemeinde selbst für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für einen Einzel-
fall die Entscheidung vorbehält, oder einer Bezirksvertretung oder einem Ausschuss die Entscheidung überträgt 
(vgl. § 41 Absatz 3 GO NRW). In welcher Art und Weise der Rat in die örtlichen Entscheidungen über die Nut-
zungsdauern von gemeindlichen Vermögensgegenständen eingebunden oder darüber informiert wird, ist von der 
Gemeinde eigenverantwortlich festzulegen. 
 
 
3.2.3 Nutzungsdauern und Zweckbindungsfristen  
 
Eine Vielzahl von gemeindlichen Vermögensgegenständen wird mithilfe erhaltener Zuwendungen angeschafft 
oder hergestellt bzw. durch Dritte finanziert. Vielfach verbindet der jeweilige Zuwendungsgeber die Gewährung 
seiner Zuwendung mit der Vorgabe, den damit angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstand für eine 
bestimmte Zeit entsprechend seiner festgelegten Zwecksetzungen sachlich und zeitlich zu verwenden (Zweck-
bindungsfrist). Zur Sicherung solcher Vorgaben enthalten viele Zuwendungsbescheide oder Verträge die entspre-
chenden Nebenbestimmungen, vorrangig gestaltet aus Sicht des Zuwendungsgebers.  
 
Eine Zweckbindungsfrist stellt bei zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenständen der Gemeinde keine Vorga-
be und Orientierung für die Festlegung der örtlichen Nutzungsdauern für abnutzbare Vermögensgegenstände 
durch die Gemeinde dar. Mit dieser Frist soll vielmehr aus Sicht des Zuwendungsgebers sichergestellt werden, 
dass der von ihm mitfinanzierte Vermögensgegenstand von der Gemeinde als Zuwendungsempfänger auch eine 
angemessene Zeit für den vorgesehenen Zweck eingesetzt wird. Soweit dazu eine bestimmte Zeitvorgabe ge-
macht wird, besteht diese vorrangig aus der Finanzierungssicht des Zuwendungsgebers und muss daher nicht 
mit der möglichen Nutzungszeit des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes identisch sein. 
Die Nutzungsdauer ist daher auch bei den durch Dritte mitfinanzierten gemeindlichen Vermögensgegenständen 
nach der örtlichen Abschreibungstabelle festzulegen. 
 
 
3.2.4 Nutzungsdauern bei gebraucht erhaltenen Vermögensgegenständen 
 
Die Gemeinde erhält oftmals auch Schenkungen in Form von Sachleistungen, in dem ihr neue oder gebrauchte 
Vermögensgegenstände zu Eigentum übereignet werden. Bei solchen Schenkungen entstehen der Gemeinde 
keine Anschaffungskosten für die Vermögensgegenstände. Sie muss jedoch für diese Vermögensgegenstände 
die Anschaffungskosten zu ermitteln, die sie im Zeitpunkt des Erwerbs hätte aufwenden müssen. Der dafür zu 
ermittelnde aktuelle Zeitwert des Vermögensgegenstandes stellt dann den aktivierungsfähigen Anschaffungswert 
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dar, der in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist. In den Fällen, in denen die Gemeinde jedoch keinen neuen, 
sondern einen gebrauchten abnutzbaren Vermögensgegenstand erhält, muss sie dafür neben dem aktuellen 
Zeitwert auch noch dessen wirtschaftliche Restnutzungsdauer ermitteln.  
 
Die Festlegung der Restnutzungsdauer für gebrauchte abnutzbare Vermögensgegenstände muss von der Ge-
meinde unter Berücksichtigung ihrer örtlichen Abschreibungstabelle vorgenommen werden. Die Gemeinde muss 
deshalb bei solchen Vermögensgegenständen die Anzahl der Jahre ermitteln, in denen der übernommene Ver-
mögensgegenstand voraussichtlich noch genutzt werden kann. Es bedarf dabei der Berücksichtigung der Nut-
zungsdauer für die jeweilige Art von gemeindlichen Vermögensgegenständen jedoch nicht zwingend auch der 
Ermittlung eines fiktiven Anschaffungszeitpunktes für die Vermögensgegenstände.  
 
Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer eines gebraucht erhaltenen Vermögensgegenstandes kann auch von der 
Gemeinde unter Einbeziehung der noch vorgesehenen weiteren Nutzung und aufgrund seines Alters sorgfältig 
und sachgerecht geschätzt werden. In solchen Fällen kann unter der Einbeziehung der Nutzungsfähigkeit des 
betreffenden Vermögensgegenstandes die noch mögliche Restnutzungsdauer grundsätzlich auch im Rahmen 
eines Vergleichs mit einem gleichartigen neuwertigen Vermögensgegenstand ermittelt werden. Soweit im Einzel-
fall bekannt, kann in die Bestimmung der Restnutzungsdauer auch die bisherige Nutzung des betreffenden Ver-
mögensgegenstandes, seine Instandsetzungen und Veränderungen bzw. Erweiterungen sowie Modernisierungen 
einbezogen werden.  
 
 
3.2.5 Anpassungen der Abschreibungszeit eines Vermögensgegenstandes 
 
3.2.5.1 Korrekturen einer fehlerhaften Festlegung der Nutzungsdauer 
 
Bei der Nutzung von Vermögensgenständen durch die Gemeinde im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung kann sich 
ggf. zu einem späteren Zeitpunkt herausstellen, dass die Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes oder 
einer Art von Vermögensgegenständen fehlerhaft oder unzutreffend festgelegt wurde. In einem solchen Fall muss 
durch die Gemeinde ggf. nur eine Korrektur der für einen einzelnen Vermögensgegenstand festgelegten Nut-
zungsdauer vorgenommen werden. Betrifft der Fehler aber eine Art von gemeindlichen Vermögensgegenständen 
muss die allgemeine Festlegung in der örtlichen Abschreibungstabelle sowie die Abschreibungen bei den einzel-
nen betroffenen gemeindlichen Vermögensgegenständen in der Anlagenbuchhaltung der Gemeinde geändert 
werden. Dadurch ist auch die gemeindliche Ergebnisrechnung unmittelbar betroffen, denn die Fehlerbeseitigung 
dürfte i.d.R. auch eine Anpassung der jährlichen Abschreibungsbeträge zur Folge haben.  
 
In den Fällen, in denen eine Korrektur bei einer ursprünglich zu langen Nutzungsdauer unwesentlich ist, genügt 
es für die Gemeinde, die Verteilung des Buchwertes zum aktuellen Abschlussstichtag auf die veränderte restliche 
Nutzungsdauer vorzunehmen. In wesentlichen Fällen einer zu kürzenden Abschreibungsdauer kann eine außer-
planmäßige Abschreibung in Betracht kommen. Soweit die Nutzungsdauer zu kurz war und die Korrektur unwe-
sentlich ist, kann eine Verteilung des Buchwertes auf die verlängerte restliche Nutzungsdauer vorgenommen 
werden. Ein vorübergehendes Aussetzen der Abschreibungen ist in solchen Fällen wegen der Verpflichtung der 
Gemeinde zu regelmäßigen (planmäßigen) Abschreibungen unzulässig.  
 
 
3.2.5.2 Die Anpassung der Nutzungsdauer nach der Instandsetzung oder Sanierung 
 
Nach der Fertigstellung oder der Anschaffung eines Gebäudes durch die Gemeinde können zu einem späteren 
Zeitpunkt notwendig werdende Instandsetzungen und Modernisierungen zu einer über den ursprünglichen Zu-
stand des Gebäudes hinausgehenden wesentlichen Verbesserung der Nutzbarkeit des Gebäudes führen. Inso-
weit kann auch eine Verlängerung der bisherigen Nutzungsdauer des betreffenden gemeindlichen Gebäudes 
angezeigt sein. In diesen Fällen ist von der Gemeinde die neue mögliche Restnutzungsdauer sorgfältig zu schät-
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zen und die Verteilung des ggf. neuen Buchwertes auf die verlängerte restliche Nutzungsdauer des Gebäudes 
vorzunehmen.  
 
Von dieser örtlichen Sachlage sind jedoch die Fälle zu unterscheiden, in denen durch die Instandsetzung eines 
gemeindlichen Gebäudes nur die bestehenden Mängel an diesem Vermögensgegenstand beseitigt wurden und 
dadurch seine Nutzungsfähigkeit im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung wieder hergestellt wurde. Solche 
Instandsetzungsmaßnahmen der Gemeinde lösen grundsätzlich keine Anpassung der für den betreffenden Ver-
mögensgegenstand bestehenden Nutzungsdauer aus, und dieses unabhängig davon, ob der Vermögensgegen-
stand nach Ablauf seiner Nutzungsdauer noch weiterhin von der Gemeinde genutzt werden soll.  
 
 
3.3  Zu Satz 3 (Abschreibungstabelle und Aufsichtsbehörde): 
 
Nach der Vorschrift hat die Gemeinde ihre örtliche Abschreibungstabelle als Übersicht über die von ihr festgeleg-
ten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie ihre späteren bzw. nachträglichen Änderungen ihrer 
Aufsichtsbehörde auf deren Anforderung vorzulegen. Dieses Informationsrecht ist der Aufsichtsbehörde wegen 
der erheblichen Bedeutung der gemeindlichen Abschreibungen und den daraus entstehenden haushaltswirt-
schaftlichen Auswirkungen eingeräumt worden. Im Blickfeld ist dabei einerseits die sachgerechte Festlegung der 
Nutzungsdauern für die gemeindlichen Vermögensgegenstände. Andererseits aber auch die daraus entstehende 
Größenordnung der jährlichen Abschreibungen, die sich als gemeindliche Aufwendungen auf den jährlichen Er-
gebnisplan und die Ergebnisrechnung auswirken.  
 
Die Aufsichtsbehörde soll sich aufgrund der örtlichen Abschreibungstabelle aber auch die Wirkungen auf die 
gemeindliche Bilanz betrachten, sich die durch die Abschreibungen als Wertminderungen von gemeindlichen 
Vermögensgegenständen auf die in der Bilanz angesetzten Buchwerte ergeben. Die örtliche Abschreibungstabel-
le stellt daher eine wichtige Informationsquelle für die Aufsichtsbehörde der Gemeinde dar, mit deren Informatio-
nen die Aufsichtsbehörde die Belastungen aus den gemeindlichen Abschreibungen auf die jährliche Haushalts-
wirtschaft der Gemeinde besser einschätzen kann. Die örtliche Abschreibungstabelle sollte daher der Aufsichts-
behörde nicht nur bei Bedarf, sondern ständig verfügbar sein.      
 
 
4. Zu Absatz 4 (Veränderungen der Restnutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes): 
 
4.1 Zu Satz 1 (Verlängerung der Restnutzungsdauer): 
 
Im Zeitraum der Nutzung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes im Rahmen der Aufgabenerfüllung der 
Gemeinde wird oftmals zusätzlich zur Unterhaltung dieses Vermögensgegenstandes auch eine umfangreiche 
Instandsetzung oder Sanierung des Vermögensgegenstandes durchgeführt. Solche örtlichen Maßnahmen kön-
nen dabei zu einer Verlängerung der technischen Nutzungsdauer eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes 
führen. Die Gemeinde hat in diesen Fällen eigenverantwortlich festzustellen, ob aufgrund einer Instandsetzungs-
maßnahme eine Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer des betreffenden Vermögensgegenstandes 
zweckmäßig und sachgerecht ist. Soweit eine Verlängerung für richtig befunden wird, hat die Gemeinde die 
Restnutzungsdauer des betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstandes neu festzulegen. Als Restnut-
zungsdauer gilt dabei die noch verbleibende Nutzungsdauer eines abnutzbaren Vermögensgegenstandes nach 
der Durchführung der Instandsetzungsmaßnahmen.  
 
Die neu festgelegte „restliche“ Nutzungsdauer für den gemeindlichen Vermögensgegenstand ist dann ab dem 
folgenden Abschlussstichtag wirksam umzusetzen. Dazu gehört z. B., dass der zu diesem Abschlussstichtag 
bestehende Buchwert des Vermögensgegenstandes auf die neue Restnutzungsdauer zu verteilen ist. Dieser 
Vorgang kann eine Veränderung der jährlichen Abschreibungsbeträge mit sich bringen, so daraus haushaltsmä-
ßige Auswirkungen auf den gemeindlichen Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung sowie die gemeindliche Bi-
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lanz entstehen. Eine Veränderung der jährlichen Abschreibungsbeträge durch eine Anpassung der Restnut-
zungsdauer darf wegen der Verpflichtung der Gemeinde zu regelmäßigen (planmäßigen) Abschreibungen bei 
gemeindlichen Vermögensgegenständen nicht in Form eines vorübergehenden Aussetzens der jährlichen Ab-
schreibungen umgesetzt werden. 
 
Eine durchgeführte Instandsetzung oder Modernisierung eines abnutzbaren Vermögensgegenstandes des ge-
meindlichen Anlagevermögens muss aber nicht in jedem Fall zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer und 
damit einer Veränderung des jährlichen Abschreibungsbetrages führen. Es kann als durchaus zulässig angese-
hen werden, erst ab einer örtlich zu bestimmenden wertmäßigen Erheblichkeitsgrenze eine Veränderung der 
Restnutzungsdauer eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Eine solche gemeindliche 
Festlegung hat dann zur Folge, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten aus den jeweiligen Instandset-
zungen oder Modernisierungen eines abnutzbaren gemeindlichen Vermögensgegenstandes, die unterhalb einer 
solchen Wertgrenze liegen, nicht auf die noch restliche Nutzungsdauer verteilt werden können. Sie sind in sol-
chen Fällen haushaltsmäßig unmittelbar als Aufwendungen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung für das be-
treffende Haushaltsjahr zu erfassen. 
 
 
4.2 Zu Satz 2 (Verkürzung der Restnutzungsdauer): 
 
Bei der Gemeinde kann ggf. auch eine Verkürzung der Restnutzungsdauer eines gemeindlichen Vermögensge-
genstandes in Betracht kommen, z. B. in Folge einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wegen der von 
der Gemeinde auch eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen ist. In solchen gewichtigen Fällen hat die 
Gemeinde dann zum folgenden Abschlussstichtag die notwendige Anpassung der bestehenden Restnutzungs-
dauer des betreffenden Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Dabei muss auch dann auch eine entsprechen-
de Anpassung der jahresbezogenen Abschreibungen aus der Nutzung des betreffenden gemeindlichen Vermö-
gensgegenstandes erfolgen.  
 
In den Fällen, in denen wegen der Wertkorrektur eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes auch dessen 
Restnutzungsdauer gekürzt wird, ist der aktuelle Buchwert dieses Vermögensgegenstandes am Abschlussstich-
tag planmäßig auf die veränderte kürzere Restnutzungsdauer zu verteilen. Diese Veränderung der Abschrei-
bungsbeträge wird sich haushaltsmäßig unmittelbar auf den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung der Ge-
meinde sowie auf die betreffenden Wertansätze in der gemeindlichen Bilanz aus. 
 
 
5. Zu Absatz 5 (Außerplanmäßige Abschreibungen): 
 
5.01 Der Begriff „Außerplanmäßig“ 
 
Die Gemeinde soll die Nutzungsdauer für einen gemeindlichen Vermögensgegenstand des Anlagevermögens 
sowie die Abschreibungsmethode unter Beachtung des Vorsichtsprinzips so festlegen, dass eine außerplanmäßi-
ge Abschreibung als Wertminderung des Vermögensgegenstandes möglichst vermieden wird. Sofern aber Nut-
zungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, 
werden solche Wertminderungen als "außerplanmäßige Abschreibungen" bezeichnet. Derartige Abschreibungen 
beim Anlagevermögen führen aus dem Blickwinkel des gemeindlichen Jahresabschlusses zu zusätzlichen Auf-
wendungen für die Gemeinde. Die Aufwendungen setzen dabei eine eingetretene Wertminderung eines gemeind-
lichen Vermögensgegenstandes und keine planmäßigen Abschreibungen voraus. Eine außerplanmäßige Ab-
schreibung kann daher bei allen abnutzbaren und nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen entstehen. 
 
Bei dem Begriff „Außerplanmäßig“ besteht zudem eine inhaltliche Übereinstimmung mit dem gleichnamigen Be-
griff in § 83 GO NRW, der benutzt wird, wenn im Haushaltsjahr zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen 
entstehen. Als außerplanmäßig im Sinne der genannten Vorschrift werden gemeindliche Aufwendungen bezeich-
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net, wenn dafür keine Ermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt und keine Ermächtigungen aus dem Vor-
jahr übertragen worden sind, also dafür kein fortgeschriebener Planansatz besteht (neue Ermächtigungen). Der 
Begriff „außerplanmäßig“ beinhaltet, dass eine Ergänzung zu den im Haushaltsplan der Gemeinde ausgewiese-
nen bzw. zu den auf zulässige Weise fortgeschriebenen Ermächtigungen aufgrund eines im Haushaltsjahr einge-
tretenen Ereignisses erforderlich wird. Das auslösende Ereignis bei der Gemeinde tritt i.d.R. nicht für das Haus-
haltsjahr vorhersehbar ein. Nur die außerplanmäßigen Abschreibungen, die aus dem Abgang und der Veräuße-
rung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW und aus Wertminderungen von Finanz-
anlagen entstehen, dürfen von der Gemeinde unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden (vgl. § 
43 Absatz 3 GemHVO NRW) 
 
 
5.02 Die Abgrenzung zwischen den Sätzen 1 und 2 
 
In der Vorschrift wird in Abgrenzung zum gemeindlichen Anlagevermögen für die Finanzanlagen der Gemeinde 
ausdrücklich zugelassen, dass außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden 
Wertminderung vorgenommen werden dürfen. Dieses Wahlrecht ist in einer gesonderten Regelung festgelegt 
worden, die von der Gemeinde eigenständig anzuwenden ist. Der Regelungsinhalt soll dabei dem Umstand 
Rechnung tragen, dass die gemeindlichen Finanzanlagen ihrer Natur nach häufiger Schwankungen unterliegen 
können und die Gemeinde bei solchen Wertveränderungen eigenverantwortlich zu jedem Abschlussstichtag über 
die Fortführung des Bilanzausweises entscheiden muss.  
 
Die tatsächlichen Gegebenheiten bei gemeindlichen Finanzanlagen können jedoch auch die Feststellung er-
schweren, ob und wann bei einer gemeindlichen Finanzanlage eine vorübergehende oder eine dauernde Wert-
minderung bezogen auf den Abschlussstichtag vorliegt. Sie beeinflussen auch die Klärung der Frage, wann von 
der Gemeinde eine Anpassung des bilanziellen Wertansatzes einer gemeindlichen Finanzanlage pflichtig vorzu-
nehmen ist. In der Vorschrift besteht ein Regelungsbezug zwischen denn Sätzen 1 und 2, sodass auch bei den 
Finanzanlagen eine Pflicht der Gemeinde zur Vornahme von außerplanmäßigen Abschreibungen besteht, wenn 
bei diesen Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens voraussichtlich eine dauernde Wert-
minderung vorliegt. 
 
 
5.1 Zu Satz 1 (Außerplanmäßige Abschreibungen beim Anlagevermögen): 
 
5.1.1 Der Begriff "Sachanlagen"  
 
Im Bilanzbereich „Sachanlagen“ werden in der gemeindlichen Bilanz die materiellen Vermögensgegenstände der 
Gemeinde erfasst, die für Zwecke der Herstellung und Lieferung von Dienstleistungen und Wirtschaftsgütern, zur 
Überlassung an Dritte oder für eigene Verwaltungszwecke vorhanden sind und von der Gemeinde länger als ein 
Haushaltsjahr (Periode) im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung genutzt werden und an denen die 
Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum hat (vgl. § 33 GemHVO NRW). Die Gliederung der gemeindlichen Bilanz 
in diesem Bilanzbereich orientiert sich zudem an einer Trennung zwischen unbeweglichem Sachanlagevermö-
gen, z. B. unbebaute Grundstücke, und beweglichem Sachanlagevermögen, z. B. Fahrzeuge, auch wenn dazu 
keine ausdrückliche haushaltsrechtliche Regelung besteht (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2 GemHVO NRW).  
 
Beim unbeweglichen Sachanlagevermögen der Gemeinde, das im Wesentlichen in unbebaute und bebaute 
Grundstücke zu unterteilen ist, spielt der Grundstücksbegriff eine wesentliche Rolle. Dieser Begriff, der für die 
Bestimmung bzw. Abgrenzung von Flurstücken als gemeindlichen Grund und Boden genutzt wird, stellt auf die 
wirtschaftliche Einheit ab, sodass mehrere „bürgerlich-rechtliche“ Einzelgrundstücke bzw. Flurstücke, aber auch 
ein Teil davon, ein Grundstück im Sinne des Bewertungsrechtes für den Ansatz in der gemeindlichen Bilanz bil-
den können. In der gemeindlichen Bilanz sollen die Sachanlagen der Gemeinde mindestens wie folgt gegliedert 
werden (vgl. Abbildung). 
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Das Sachanlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz 
 

 
BILANZBEREICH 

 
BILANZPOSTEN 

Unbebaute Grundstücken und 
grundstücksgleiche Rechten 

 
-  Grünflächen 
-  Ackerland (landwirtschaftliche Flächen) 
-  Wald, Forsten (forstwirtschaftliche Flächen) 
-  Sonstige unbebaute Grundstücke 
 

Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

 
-  Kinder- und Jugendeinrichtungen 
-  Schulen 
-  Wohnbauten 
-  Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 
 

 
Infrastrukturvermögen 

 
-  Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 
-  Brücken und Tunnel 
-  Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und  
       Sicherheitsanlagen 
-  Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
-  Straßennetz mit Wegen, Plätzen und  
       Verkehrslenkungsanlagen 
-  Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
 

Sonstiges Sachanlagevermögen 

 
  
- Bauten auf fremdem Grund und Boden 
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
- Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
- Betriebs- und Geschäftsausstattung  
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 

Abbildung 493 „Das Sachanlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz“ 
 
 
5.1.2 Der Begriff „Finanzanlagen“ 
 
In der gemeindlichen Bilanz wird beim Anlagevermögen zwischen den Bilanzbereichen „Sachanlagen“ und „Fi-
nanzanlagen“ unterschieden. Im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte der Gemeinde an-
gesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder dem Geschäftsbetrieb zu den Betrieben der Gemeinde 
sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen sollen. Dieser besondere Bilanzbereich zeigt auf, in 
welchem Umfang und in welchen Formen die Gemeinde aufgrund ihrer Organisationshoheit ihre Aufgaben auch 
im Rahmen öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Betriebe verselbstständigt hat und erfüllt sowie dafür Fi-
nanzleistungen erbringt. In der gemeindlichen Bilanz sollen die Finanzanlagen der Gemeinde mindestens wie 
folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Das Finanzanlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz 

 
 
- Anteile an verbundenen Unternehmen, 
 
 
- Beteiligungen, 
 
 
- Sondervermögen, 
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Das Finanzanlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz 

 
- Wertpapiere des Anlagevermögens, 
 
 
- Ausleihungen, 
 - an verbundene Unternehmen, 
 - an Beteiligungen, 
 - an Sondervermögen, 
 - sonstige Ausleihungen. 
 

Abbildung 494 „Das Finanzanlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz“ 
 
Unter den Finanzanlagen in der gemeindlichen Bilanz werden deshalb Anteile an verbundenen Unternehmen, 
Beteiligungen, Sondervermögen erfasst, unabhängig davon, auf welcher speziellen Rechtsgrundlage die Errich-
tung solcher gemeindlicher Betriebe erfolgt ist. Die Anteile der Gemeinde an Anstalten des öffentlichen Rechts 
und an Zweckverbänden sowie an anderen öffentlich-rechtlichen Organisationsformen, z. B. öffentlich-rechtliche 
Körperschaften, die gemeindliche Aufgaben erfüllen, sind daher ebenfalls in diesem Bilanzbereich anzusetzen. 
Außerdem sind im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ auch die gemeindlichen Ausleihungen, die durch langfristige 
Darlehen, Grund- und Rentenschulden, Hypotheken u.a. entstehen können, anzusetzen. 
 
 
5.1.3 Die Prüfung der Werthaltigkeit 
 
Die Gemeinde soll die Nutzungsdauer für einen gemeindlichen Vermögensgegenstand des Anlagevermögens 
sowie die Abschreibungsmethode unter Beachtung des Vorsichtsprinzips grundsätzlich so festlegen, dass eine 
außerplanmäßige Abschreibung als Wertminderung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes möglichst 
vermieden wird. Im Rahmen der Aufstellung eines Jahresabschlusses ist die Gemeinde jedoch verpflichtet, die 
Werthaltigkeit der gemeindlichen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zu überprüfen. Sie hat 
festzustellen, ob eine voraussichtlich dauernde Wertminderung bei einem gemeindlichen Vermögensgegenstand 
vorliegt und aufgrund dessen eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen ist. 
 
Die Gemeinde hat daher zu jedem Abschlussstichtag zu prüfen, ob objektive und gewichtige Anzeichen oder 
Merkmale zu ihren Vermögensgegenständen vorliegen, die einen Anlass für das Vorliegen einer nachhaltigen 
Wertbeeinträchtigung darstellen können. Dabei müssen von der Gemeinde auch vor dem Abschlussstichtag ein-
getretene Ereignisse berücksichtigt werden. Das Vorliegen einer nachhaltigen Wertbeeinträchtigung eines ge-
meindlichen Vermögensgegenstandes bzw. die fehlende Werthaltigkeit bedeutet dabei für die Gemeinde den 
Verlust eines entsprechenden Nutzens bei dem betreffenden Vermögensgegenstand, z. B. keine Vermietung 
einer Veranstaltungshalle aufgrund von Baumängeln.  
 
In den Fällen, in denen eine Wertbeeinträchtigung bei einem gemeindlichen Vermögensgegenstand tatsächlich 
vorliegt, kann deren Umfang mithilfe einer Vergleichsgröße, also einer Gegenüberstellung des in der gemeindli-
chen Bilanz angesetzten Buchwertes als fortgeführte Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit dem beizule-
genden Wert für den betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstand ermittelt werden. Der beizulegende 
Wert ist dabei im Einzelfall unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse der Gemeinde zu bestimmen. Die 
Differenz daraus stellt den Umfang einer zusätzlichen Wertminderung dar, die bei abnutzbaren gemeindlichen 
Vermögensgegenständen nicht durch die planmäßigen Abschreibungen erfasst wird.  
 
Die Prüfung auf eine Beeinträchtigung der Werthaltigkeit beinhaltet bei abnutzbaren Vermögensgegenständen, 
dass die zum Abschlussstichtag vorliegende Wertminderung die planmäßigen Abschreibungen für das Haushalts-
jahr übersteigen muss. Für Finanzanlagen kann eine zusätzliche Orientierung für die Einschätzung einer dauern-
den Wertminderung aus dem Steuerrecht entnommen werden. Zum Abschlussstichtag muss z. B. bei Aktien der 
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Kurs unter 40 v.H. unter die Anschaffungskosten gesunken sein oder es der Kurs an zwei aufeinanderfolgenden 
Abschlussstichtagen unter 25 v.H. unter die Anschaffungskosten gesunken sein. 
 
Bei der Prüfung des Vorliegens einer Wertbeeinträchtigung hat die Gemeinde zudem immer den Grundsatz der 
Wesentlichkeit zu beachten. Außerdem schließt die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen in einem 
Festwert oder in einer Gruppe dabei die Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung nicht aus (vgl. § 34 
Absatz 1 und 3 GemHVO NRW). Bei geleisteten Anzahlungen oder Anlagen im Bau kann sich ggf. auch ein Be-
darf für eine außerplanmäßige Abschreibung ergeben, wenn z. B. eine begonnene Baumaßnahme nicht weiter 
durchgeführt wird. In allen Fällen muss die gemeindliche Entscheidung ausreichend und zutreffend dokumentiert 
werden. Dabei können in der Anlagenbuchhaltung die betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstände auch 
besonders gekennzeichnet werden, z. B. können in die entsprechenden Buchungsbelege die Gründe für die 
außerplanmäßige Abschreibung aufgenommen werden. 
 
 
5.1.4 Der Begriff „dauernd“ bei Wertminderungen 
 
5.1.4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde hat eine außerplanmäßige Abschreibung bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung 
eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Eine solche Wertminderung 
eines Vermögensgegenstandes bedeutet eine nachhaltige Verringerung seines Wertes unter den maßgeblichen 
stichtagsbezogenen Wertansatz (Buchwert). Für die Ermittlung des zutreffenden Betrages für den Wertansatz in 
der gemeindlichen Bilanz bedarf es der Prüfung, ob wertmindernde Umstände für gemeindliche Vermögensge-
genstände zum Abschlussstichtag vorliegen, damit die Wertminderung bilanziell berücksichtigt werden kann. Die 
Kriterien für die Beurteilung einer dauerhaften Wertminderung eines Vermögensgegenstandes sind dabei auch 
von der Art des gemeindlichen Vermögensgegenstandes abhängig.  
 
Unter dem Begriff „dauernd“ kann dabei eine Wertminderung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes 
angesehen werden, wenn aus Sicht der Gemeinde mehr Gründe für das anhaltende Bestehen der Wertminde-
rung sprechen als dagegen. Die Gründe und Anlässe für eine niedrigere Bewertung bzw. für den Eintritt der 
Wertminderung müssen zudem bereits eine längere Zeit bestehen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit voraussicht-
lich eine längere Zeit bestehen bleiben. Die Eigenschaft „dauernd“ bedeutet dabei nicht, dass die eingetretene 
Wertminderung bei einem Vermögensgegenstand von endgültigem Charakter sein muss. Die Wertminderung darf 
jedoch nicht „kurzfristig“ und damit von vorübergehender Natur oder als „vorübergehend“ zu klassifizieren sein.  
 
Von einer dauerhaften Wertminderung bei gemeindlichen Vermögensgegenständen kann i.d.R. ausgegangen 
werden, wenn für die Gemeinde erkennbar bzw. abschätzbar ist, dass die Wertminderung eines gemeindlichen 
Vermögensgegenstandes voraussichtlich für mindestens fünf Jahre besteht oder bestehen dürfte. Diese Zeitdau-
er entspricht der gemeindlichen Haushaltsplanung nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, die von 
der Gemeinde prognosemäßig ausgefüllt werden muss. Ihr muss daher in diesem Zusammenhang auch eine 
Prognose über das Fortbestehen oder Nichtfortbestehen einer eingetretenen Wertminderung eines gemeindli-
chen Vermögensgegenstandes möglich sein. Sofern von der Gemeinde kein Fortbestehen einer Wertminderung 
in diesem Zeitraum mehr erwartet wird, hat sie in ihre Haushaltsplanung die dann vorzunehmende Wertaufholung 
aufzunehmen und jahresbezogen zuzuordnen. 
 
Die Gemeinde hat dabei aber in eigener Verantwortung über das Entstehen oder Fortbestehen einer Wertminde-
rung zu entscheiden. Sie kann ihre Entscheidung nicht allein an die zeitliche Dimension binden, sondern muss 
auch andere gewichtige Faktoren ihrer Entscheidung zugrunde legen. Die Gemeinde hat dabei den unbestimm-
ten Rechtsbegriff „dauernd“ im Rahmen des ihr zustehenden und auszuübenden Ermessens sorgfältig und sach-
gerecht auszulegen.  
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5.1.4.2 Die Anlässe für dauernde Wertminderungen 
 
Die Wertminderungen bei gemeindlichen Vermögensgegenständen entstehen aus unterschiedlichen Gründen 
und Ursachen. Eine Wertminderung kann z. B. entstehen, wenn ein Vermögensgegenstand der Gemeinde erheb-
lich beschädigt worden ist und dessen Nutzung dadurch eingeschränkt wird. Ein solches Ereignis kann dazu 
führen, dass der Wert eines abnutzbaren Vermögensgegenstandes voraussichtlich in einem großen Teil der noch 
bestehenden Restnutzungsdauer, z. B. mindestens die Hälfte der Zeit, unter seinen fortgeführten Anschaffungs- 
und Herstellungskosten als bilanzieller Buchwert liegen wird. Vom Eintritt oder der Art eines Ereignisses, das 
Anlass oder Ursache für eine Wertminderung von gemeindlichen Vermögensgegenständen ist, können gleichzei-
tig aber auch mehrere Vermögensgegenstände der Gemeinde betroffen sein, z. B. bei Verunreinigungen oder 
Altlasten nebeneinanderliegende Grundstücke.  
 
Im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung können sich aber auch noch andere Wertminderungsgründe 
ergeben, bei denen insbesondere rechtliche und politische Gründe einen Anlass bieten. So können z. B. Verän-
derungen der allgemeinen Rahmenbedingungen dazu führen, dass nutzbare und technisch einwandfreie ge-
meindliche Vermögensgegenstände wegen fehlender Nachfrage der bisher angebotenen gemeindlichen Leistung 
nicht mehr genutzt werden. Daher können für nicht mehr benötigte Gegenstände oder Kapazitäten ggf. von der 
Gemeinde außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen sein. Auch allgemeine und besondere Umweltbedin-
gungen oder Umweltschäden und andere extern bedingte Veränderungen können einen Auslöser für dauerhafte 
Wertminderungen bei gemeindlichen Vermögensgegenständen darstellen. Auch die Einräumung eines Erbbau-
rechtes durch die Gemeinde kann einen Anlass für eine Wertminderung des betreffenden Grundstückes sein.  
 
 
5.1.5 Die Ermittlung des beizulegenden Wertes  
 
Von der Gemeinde ist zu jedem Abschlussstichtag zu prüfen, ob für die Vermögensgegenstände des gemeindli-
chen Anlagevermögens ein niedrigerer Wert anzusetzen ist, der diesen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Der 
„beizulegende Wert“ stellt dabei keinen eigenständigen Wertmaßstab dar. Ein solcher Wert ist daher auch nicht 
als Zeitwert zu verstehen, zu dem im Bewertungszeitpunkt zwischen geschäftsbereiten und sachverständigen 
Geschäftspartnern ein Vermögenswert ausgetauscht oder eine Schuld beglichen werden kann. Er soll vielmehr 
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten von der Gemeinde ermittelt werden.  
 
Die Gemeinde sollte bei ihrer Wertermittlung berücksichtigen, dass der Begriff „beizulegender Wert“ im allgemei-
nen Geschäftsverkehr als Oberbegriff benutzt wird. Dieser Begriff muss daher durch speziellere Wertbegriffe, z. 
B. Marktwert oder Börsenwert, Wiederbeschaffungswert, Veräußerungs- oder Ertragswert ausgefüllt werden. Die 
Gemeinde soll daher zum Abschlussstichtag möglichst den zutreffenden beizulegenden Wert für die gemeindli-
chen Vermögensgegenstände feststellen, der unter Beachtung des Vorsichtsprinzips und nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung dafür in Betracht kommt. 
 
Für die Ermittlung des für Finanzanlagen beizulegenden Wertes kann auch die Heranziehung eines Hilfswertes, 
z. B. Wiederbeschaffungswert oder Einzelveräußerungswert, hilfreich sein. Zur örtlichen Beurteilung können auch 
die auf einem Markt notierten Preise herangezogen werden, also Preise, zu denen eine Transaktion von Finanz-
anlage oder Finanzinstrumenten zum Abschlussstichtag erfolgen würde. Dabei sollte bei börsennotierten Wertpa-
pieren z. B. der Börsenwert und dessen voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt werden.  
 
Für die Ermittlung des beizulegenden Wertes bei gemeindlichen Finanzanlagen ist zudem kein konkreter Zeitho-
rizont vorgegeben, in dem z. B. Preisnotierungen für die Bestimmung des Wertansatzes zu ermitteln sind. Auch 
können die Preise der letzten Transaktionen oftmals Hinweise auf den gegenwärtig beizulegenden Wert geben. 
Falls sich die wirtschaftlichen Verhältnisse seit dem Zeitpunkt der letzten Transaktion wesentlich verändert haben, 
ist der beizulegende Wert unter Zugrundelegung von sachgerechten Verfahren zu ermitteln. Die Gemeinde hat 
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dabei die ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen, um bezogen auf den Abschlussstichtag eine 
möglichst zutreffende Ermittlung vornehmen zu können. 
 
Bei gemeindlichen Wertpapieren stellen jedoch mögliche Veränderungen von Preisstrukturen des Marktes, z. B. 
das Markzinsniveau, keine Gegebenheiten für das Bestehen einer Wertbeeinträchtigung von gemeindlichen 
Wertpapieren dar. Es sind nur die Gegebenheiten und Gründe zu berücksichtigen, die auf das Wertpapier selbst 
zurückzuführen sind. Wenn kein Markt besteht, ist der beizulegende Wert z. B. durch Vergleich mit anderen ver-
gleichbaren Finanzanlagen oder Finanzinstrumenten zu ermitteln. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass auch mit 
Schätzungen gearbeitet werden muss.       
 
 
5.1.6 Besonderheiten bei Wertminderungen 
 
5.1.6.1 Wertminderungen bei Grundstücken 
 
Bei nicht abnutzbaren gemeindlichen Vermögensgegenständen, z. B. Grundstücken, die keiner planmäßigen 
Abschreibung und damit keiner regelmäßigen Wertminderung unterliegen, dürfte die Beurteilung, ob eine dauer-
hafte Wertminderung eines solchen Vermögensgegenstandes im Einzelfall örtlich gegeben ist, nicht immer ein-
fach sein. Die Gemeinde kann zwar die Ursache für eine Wertminderung herausfinden, z.B. wegen Altlasten, 
Bodenverunreinigungen oder aus einem anderen Anlass, gleichwohl bedarf es oftmals für die Entscheidung über 
deren Umfang und Beseitigung eines zusätzlichen Sachverständigengutachtens. In den Fällen eines Umwelt-
schadens sollte zudem, abhängig von den Gegebenheiten im Einzelfall, geprüft werden, ob nicht ggf. auch alter-
nativ eine Rückstellungsbildung in Betracht kommen kann (vgl. § 36 Absatz 2 GemHVO NRW).  
 
Eine Wertminderung eines Grundstückes kann auch aufgrund eines vom Rat der Gemeinde beschlossenen Be-
bauungsplans auftreten. Sie ist jedoch nicht zwingend bereits zu dem Zeitpunkt anzunehmen, wenn der Bebau-
ungsplan geändert wird. Der betreffende Ratsbeschluss ist alleine nicht als ausreichend für eine außerplanmäßi-
ge Abschreibung bei gemeindlichen Grundstücken anzusehen. Er kann aber den Anfang dafür darstellen, dass 
sich weitere Veränderungen ergeben können, die dann ggf. zu einem späteren Zeitpunkt eine außerplanmäßige 
Abschreibung notwendig werden lassen.  
 
Die Gemeinde muss in solchen Fällen vorsichtig und sorgfältig abschätzen, ob es durch einen solchen Beschluss 
und den möglicherweise daraus entstandenen weiteren Wirkungen zu einer dauerhaften Wertminderung der 
davon betroffenen Vermögensgegenstände, z. B. Grundstücke, gekommen ist oder noch kommen wird. Eine 
solche Schätzung kann von der Gemeinde nur im Rahmen einer Einzelbewertung der betroffenen Vermögensge-
genstände bezogen auf den jeweiligen Abschlussstichtag beurteilt werden. Dabei kann einfließen, dass in sol-
chen Fällen der Wert am Abschlussstichtag unter den planmäßigen Restbuchwerten während mindestens der 
Hälfte der Restnutzungsdauer liegen soll.  
 
 
5.1.6.2 Wertminderungen und unterlassene Instandhaltung 
 
In einer Gemeinde kann es in Einzelfällen dazu kommen, dass die Instandhaltung von gemeindlichen Sachanla-
gen als bisher unterlassen bewertet werden muss, die konkrete Nachholung jedoch aus unterschiedlichsten 
Gründen unterbleibt. Dadurch kann eine dauerhafte Wertminderung eines betroffenen Vermögensgegenstandes 
eintreten. Die Gemeinde hat dann in den Fällen, in denen sie für die Nachholung der unterlassenen Instandhal-
tung keine Rückstellungsbildung vornimmt, im Rahmen der Aufstellung ihres Jahresabschlusses prüfen, ob eine 
dauernde Wertminderung bei dem betreffenden Vermögensgegenstand des Anlagevermögens eingetreten und 
eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen ist. Eine solche Prüfung ist u.a. geboten, um den gemeindli-
chen Ressourcenverbrauch unter Beachtung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit wirtschaftlich der 
zutreffenden Periode bzw. Haushaltsjahr zuordnen zu können.  
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5.1.6.3 Wertminderungen beim Baumbestand 
 
Das auf forstwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde stehende Holz (Baumbestand) stellt einen getrennt vom 
Grund und Boden anzusetzenden Vermögensgegenstand dar, der zudem als nicht abnutzbar einzustufen ist. Bei 
dessen Nutzung kann ein Einschlag von Holz als planmäßige Ernte von hiebsreifen Bäumen zu einer erheblichen 
Minderung des Waldbestandes und dadurch wegen der damit verbundenen Wertminderung zu einer außerplan-
mäßigen Abschreibung führen. Der Umfang dieser Abschreibung besteht dabei i.d.R. aus der Differenz zwischen 
dem in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Buchwert und dem Wert des ggf. verbleibenden Baumbestandes. 
Eine solche Holznutzung führt dabei vielfach zu einer Umgliederung ins gemeindliche Umlaufvermögen. Der 
ermittelte Differenzbetrag stellt dabei dann gleichzeitig die Herstellungskosten des eingeschlagenen Holzes dar. 
 
 
5.1.7 Besonderheiten bei außerplanmäßigen Abschreibungen 
 
5.1.7.1 Außerplanmäßige Abschreibungen und Umstufung von Straßen 
 
Bei der Änderung der Verkehrsbedeutung einer Straße kann eine Umstufung (Aufstufung oder Abstufung) vorge-
nommen werden, um die Straße der zutreffenden Straßengruppe zuzuordnen (vgl. § 8 StrWG NRW). In den Fäl-
len, in denen aufgrund der Umstufung einer Straße auch gleichzeitig ein Wechsel der Straßenbaulast stattfindet, 
geht das Eigentum des bisherigen Trägers der Straßenbaulast an der Straße (Kreis) sowie alle Rechte und Pflich-
ten entschädigungslos auf den neuen Träger der Straßenbaulast (Gemeinde) über, z. B. eine Kreisstraße wird 
eine Gemeindestraße. Der bisherige Straßenbaulastträger muss dann wegen der Abgabe der Straße eine außer-
planmäßige Abschreibung vornehmen. Die Abgabe einer Straße an einen anderen Straßenbaulastträger stellt 
dabei keinen gemeindlichen Geschäftsvorfall dar, der von der Gemeinde haushaltswirtschaftlich als außeror-
dentlich einzustufen ist.  
 
Im Zuge des Wechsels der Straßenbaulast muss der bisherige Träger zudem prüfen, ob ihm für die Herstellung 
der abzugebenden Straße eine Zuwendung von einem Dritten gewährt wurde. Sofern eine außerplanmäßige 
Abschreibung durch den bisherigen Straßenbaulastträger erfolgt, ist der in seiner Bilanz angesetzte Sonderpos-
ten vollständig aufzulösen. In seiner Ergebnisrechnung stehen dann den Aufwendungen aus der außerplanmäßi-
gen Abschreibung der Straße unmittelbar die Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung des bilanziellen Son-
derpostens gegenüber.  
 
Der bisherige Straßenbaulastträger hat aber auch die haushaltsmäßige Möglichkeit, die Straße als Sachzuwen-
dung mit einer Nutzungsverpflichtung dem neuen Straßenbaulastträger zukommen zulassen, sodass auf eine 
außerplanmäßige Abschreibung verzichtet werden kann und in bilanzieller Hinsicht die weitere Abwicklung über 
die Nutzungszeit der Straße periodengerecht über Rechnungsabgrenzungsposten erfolgen kann. In den Fällen, in 
denen der bisherige Straßenbaulastträger die Abgabe einer Straße aber mit einer Gegenleistung verbinden kann 
und dadurch der neue Straßenbaulastträger die Straße als Sachzuwendung erhält, hat der bisherige Straßenbau-
lastträger statt des bilanziellen Ansatzes „Straße“ einen Rechnungsabgrenzungsposten in seiner Bilanz anzuset-
zen, der über die vereinbarte „Leistungszeit“ planmäßig zu mindern ist, und zu ergebniswirksamen Aufwendun-
gen führt. Entsprechend ist der wegen einer erhaltenen Zuwendung auf der Passivseite der Bilanz angesetzte 
Sonderposten in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten umzuwandeln und jährlich entsprechend zu 
mindern, sodass den jährlichen Aufwendungen haushaltsmäßig die aus der Minderung entstehenden Erträge 
gegenüberstehen.  
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5.1.7.2 Außerplanmäßige Abschreibungen und Sonderposten 
 
In der Bilanz der Gemeinde sind auf der Passivseite dann Sonderposten für Zuwendungen anzusetzen, wenn der 
Gemeinde für gemeindliche Vermögensgegenstände zweckbezogene Finanzleistungen gewährt wurden. Die 
Auflösung dieser Sonderposten ist dann regelmäßig entsprechend der Abnutzung bzw. den Abschreibungen des 
bezuschussten abnutzbaren Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Bei nicht abnutzbaren Vermögensgegen-
ständen bleiben die in der gemeindlichen Bilanz entsprechend der tatsächlich erfolgten Finanzierung angesetzten 
Sonderposten unverändert, solange die Gemeinde die betreffenden Vermögensgegenstände bilanziert, z. B. bei 
Grundstücken oder anderen Vermögensgegenständen.  
 
In den Fällen, in denen der Gemeinde zum Abschlussstichtag des gemeindlichen Jahresabschlusses der Ge-
meinde jedoch besondere Umstände bekannt sind, die eine dauernde Wertminderung eines Vermögensgegen-
standes des Anlagevermögens begründen, kann deswegen die Vornahme einer außerplanmäßigen Abschrei-
bung geboten sein. Wird eine solche Abschreibung zum Abschlussstichtag von der Gemeinde vorgenommen, ist 
auch der mit dem zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstand verbundene Sonderposten entsprechend 
anzupassen bzw. im gleichen Verhältnis zu vermindern. 
 
 
5.1.7.3 Außerplanmäßige Abschreibungen und Drohverlustrückstellungen 
 
Die Gemeinde soll bei ihren schwebenden Geschäften, bei denen ein Vermögensgegenstand des gemeindlichen 
Anlagevermögens der Gegenstand des Geschäftes ist, i.d.R. eine erforderliche Rückstellungsbildung nicht durch 
eine außerplanmäßige Abschreibung ihres aktivierten Vermögensgegenstandes ersetzen. Eine außerplanmäßige 
Abschreibung eines Vermögensgegenstandes des gemeindlichen Anlagevermögens soll nur dann erfolgen, wenn 
sich durch den voraussichtlichen Verlust aus dem schwebenden Geschäft eine voraussichtlich dauernde Wert-
minderung dieses Vermögensgegenstandes ergibt. In den Fällen aber, in denen der Vermögensgegenstand dem 
Umlaufvermögen zuzuordnen ist, hat die Gemeinde eine außerplanmäßige Abschreibung vor der Bildung einer 
Drohverlustrückstellung vorzunehmen. Diese Sachlage gilt solange ein schwebendes Geschäft anhält. 
 
 
5.1.7.4 Die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage 
 
Die Gemeinde muss entstehende Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegen-
ständen und aus Wertminderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnen. 
Derartige Aufwendungen sind in der Weise in die gemeindliche Ergebnisrechnung einzubeziehen, dass diese 
Aufwendungen nachrichtlich nach dem Jahresergebnis anzugeben sind. Diese Aufwendungen berühren dadurch 
nur insoweit die Haushaltsplanung, sofern dafür die Voraussetzungen für eine Veranschlagung erfüllt werden 
können. Die Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen von der Ge-
meinde sind dann nachrichtlich nach dem Jahresergebnis im Ergebnisplan anzugeben. In der Ergebnisrechnung 
müssen dann auch die Aufwendungen aus den Wertminderungen von Finanzanlagen enthalten sein.  
 
Die Einbeziehung bewirkt dabei nicht, dass solche Aufwendungen der laufenden Ausführung des gemeindlichen 
Haushaltsplans zugerechnet werden müssen. Die Aufwendungen entstehen zwar aus der aufgegebenen Nutzung 
von gemeindlichen Vermögensgegenständen und der Wertminderungen von Finanzanlagen, sie sollen jedoch 
nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde ergebniswirksam zugerechnet werden. Die Gemeinde soll 
deshalb die Aufwendungen, die mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, haushaltsmäßig auch nicht als 
außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne dieser Vorschrift behandeln, auch wenn die zugrunde liegenden ge-
meindlichen Sachverhalte im Einzelfall die Voraussetzungen dafür erfüllen könnten. Die haushaltsrechtliche 
Pflicht zur Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage baut auf einer Entscheidung des Landesgesetzgebers auf, 
der diese Regelung in der Gemeindehaushaltsverordnung verankert hat (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW).  
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5.2 Zu Satz 2 (Finanzanlagen und vorübergehende Wertminderung): 
 
5.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
In der Vorschrift wird in Abgrenzung zum gemeindlichen Anlagevermögen für die Finanzanlagen der Gemeinde 
ausdrücklich zugelassen, dass außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden 
Wertminderung vorgenommen werden dürfen. Dieses Wahlrecht ist von der Gemeinde eigenständig anzuwen-
den. Es kann dadurch dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die gemeindlichen Finanzanlagen ihrer 
Natur nach häufiger Schwankungen unterliegen können und die Gemeinde bei solchen Wertveränderungen ei-
genverantwortlich zu jedem Abschlussstichtag über deren Bilanzausweis entscheiden muss.  
 
Die tatsächlichen Gegebenheiten bei gemeindlichen Finanzanlagen können jedoch die Feststellung erschweren, 
ob und wann bei einer gemeindlichen Finanzanlage eine vorübergehende Wertminderung bezogen auf den Ab-
schlussstichtag vorliegt. Sie beeinflussen auch die Klärung der Frage, wann von der Gemeinde eine Anpassung 
des bilanziellen Wertansatzes einer gemeindlichen Finanzanlage wegen einer vorübergehenden Wertminderung 
vorzunehmen ist. In zeitlicher Hinsicht besteht jedoch eine Abgrenzung, die Gemeinde ist zur Vornahme von 
außerplanmäßigen Abschreibungen verpflichtet, wenn bei den Finanzanlagen voraussichtlich eine dauernde 
Wertminderung vorliegt. Die Entscheidung über die Vornahme oder den Verzicht auf eine außerplanmäßige Ab-
schreibung zum Abschlussstichtag ist von der Gemeinde sachgerecht und ausreichend zu dokumentieren.  
 
 
5.2.2 Die Ermessensentscheidung der Gemeinde 
 
Die Entscheidung über einer außerplanmäßigen Abschreibung wegen einer voraussichtlich nicht dauernden 
Wertminderung bei den Finanzanlagen ist nach der Vorschrift in das pflichtgemäße Ermessen der Gemeinde 
gestellt. Aus diesem Wahlrecht heraus hat die Gemeinde bezogen auf den Abschlussstichtag und unter Berück-
sichtigung der örtlichen Verhältnisse eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welchem Umfang sie eine 
außerplanmäßige Abschreibung bei ihren Finanzanlagen vornimmt. Die Gemeinde kann aber auch auf eine sol-
che Abschreibung verzichten, sofern sie das Vorliegen einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung bei 
ihren Finanzanlagen festgestellt hat.  
 
Aus der vorliegenden Pflicht zur Prüfung der örtlichen Verhältnisse entsteht für die Gemeinde jedoch keine Ver-
pflichtung zur späteren Vornahme von außerplanmäßigen Abschreibungen bei ihren Finanzanlagen, sondern 
lediglich die Verpflichtung zur ermessensfehlerfreien Ausübung dieses Wahlrechts zum jeweiligen Abschluss-
stichtag. Die Gemeinde muss dabei jedoch beachten, dass keine örtlichen Verhältnisse vorliegen, aus denen 
heraus unmittelbar eine voraussichtliche dauernde Wertminderung entstehen könnte, sodass dadurch eine Pflicht 
der Gemeinde zur außerplanmäßigen Abschreibung entsteht. 
 
Für die örtlichen Sachverhalte und Verhältnisse bei den Finanzlagen der Gemeinde lassen sich jedoch keine 
allgemeinen Fallgruppen bestimmen, nach denen die Gemeinde ihr auszuübendes Ermessen ausgestalten und 
die Entscheidungen treffen kann. Vielmehr muss von der Gemeinde zu jedem Abschlussstichtag eigenständig 
und eigenverantwortlich geprüft und beurteilt werden, ob für die gemeindlichen Finanzanlagen ein niedrigerer 
Wert anzusetzen ist, der diesen zum Abschlussstichtag beizulegen ist.  
 
Einen Anhaltspunkt dafür kann z. B. die örtliche Feststellung bieten, dass zwischen dem in der gemeindlichen 
Bilanz angesetzten Buchwert der Finanzanlagen und deren Zeitwert, z. B. als Börsenkurs oder Marktwert, eine 
nicht unerhebliche Differenz besteht. Dabei ist z. B. bei Wertpapieren auch die Differenz des Kurswertes zum 
Anschaffungspreis im Zeitpunkt des Erwerbs in die Betrachtung einzubeziehen. Als Begründung für die Vornah-
me einer außerplanmäßigen Abschreibung ist dabei die Größe der Differenzbeträge allein nicht ausreichend.  
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Bei der Ausfüllung des der Gemeinde zustehenden Ermessensspielraums zur Vornahme einer außerplanmäßi-
gen Abschreibung bei den gemeindlichen Finanzanlagen ist auch die Zeitdauer einer Wertminderung nicht uner-
heblich. Die Gemeinde muss im Rahmen ihres Ermessens auch die Nachhaltigkeit einer Wertminderung beurtei-
len sowie eine Prognose über die künftige wertmäßige Entwicklung der gemeindlichen Finanzanlage abgeben. 
Um auf die mögliche Dauer der aufgetretenen Wertminderung schließen zu können, sind in die örtliche Betrach-
tung auch mehrere abgelaufene Haushaltsjahre einzubeziehen, um in dieser Zeit aufgetretene Abweichungen zu 
beurteilen. So kann z. B. eine Abweichung im abgelaufenen Haushaltsjahr von über zwanzig Prozent als Merkmal 
dafür sprechen, dass wegen der eingetretenen Wertminderung auch der in der gemeindlichen Bilanz angesetzte 
Buchwert angepasst werden sollte, wenn aufgrund weiterer Gesichtspunkte ein niedrigerer Wert für eine ge-
meindliche Finanzanlage als künftig wahrscheinlich gilt.  
 
Unter örtlicher Betrachtung und Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips kann es für die Gemeinde aber auch 
geboten sein, bei einer vorübergehenden Wertminderung einer Finanzanlage eine außerplanmäßige Abschrei-
bung im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses vorzunehmen. Eine solche Wertminderung kann ange-
nommen werden, wenn zu erwarten ist, dass innerhalb der Nutzungszeit der gemeindlichen Finanzanlage die 
Wertminderung wieder entfällt und die eingetretene Wertminderung voraussichtlich auch nicht von langfristiger 
Natur sein wird. Bei der Einschätzung, ob ausreichende Gründe für eine vorübergehende Wertminderung einer 
gemeindlichen Finanzanlage vorliegen, müssen örtlich besondere Hinweise vorhanden oder bekannt sein, die 
eine künftige Wertaufholung sicher erwarten lassen. Zum späteren Zeitpunkt, zu dem der Grund für eine Wert-
minderung entfallen ist, besteht dann für die Gemeinde ein Wertaufholungsgebot. 
 
Bei einer Entscheidung der Gemeinde über eine außerplanmäßige Abschreibung bei einem Wertansatz für einen 
gemeindlichen Betrieb sollen auch dessen Vermögens- und Schuldenlage sowie die Ertrags- und Finanzlage 
berücksichtigt und beurteilt werden. Die Erledigung von gemeindlichen Aufgaben durch den Betrieb sollte eben-
falls in die Betrachtung und die Ermessensentscheidung einbezogen werden. Bei einem Wertansatz für einen 
gemeindlichen Betrieb sollte aber dann keine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen werden, wenn die 
Gemeinde durch Verlustübernahmen der Verringerung des betrieblichen Eigenkapitals entgegenwirkt. In solchen 
Fällen kann unterstellt werden, dass die Finanzleistungen der Gemeinde der dauernden Werterhaltung des be-
treffenden gemeindlichen Betriebes dienen. 
 
In den Fällen des Verzichts auf eine außerplanmäßige Abschreibung bei einer vorliegenden Wertminderung einer 
gemeindlichen Finanzanlage zum Abschlussstichtag muss die Gemeinde im Rahmen ihres pflichtgemäßen Er-
messens insbesondere auch geprüft haben, ob durch das Unterlassen dieser Abschreibung der gemeindliche 
Jahresabschluss weiterhin ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der 
Gemeinde vermittelt. Ob dieses der Fall ist, ist u.a. auch von der Wesentlichkeit und Bedeutung der im Einzelnen 
aufgetretenen Wertminderung bei der gemeindlichen Finanzanlage abhängig, auch wenn diese ggf. voraussicht-
lich nicht dauernd ist. 
 
 
5.3 Zu Satz 3 (Erläuterungspflichten im Anhang): 
 
Die ausdrückliche Vorgabe in dieser Vorschrift, die Vornahme von außerplanmäßigen Abschreibungen im An-
hang im gemeindlichen Jahresabschluss zu erläutern, erleichtert die Analyse des gemeindlichen Jahresabschlus-
ses und trägt den Informationsbedürfnissen der Jahresabschlussadressaten in ausreichendem Maße Rechnung. 
Sie ergänzt die allgemeinen und besonderen Erläuterungspflichten der Gemeinde im Anhang um einen weiteren 
bedeutsamen Sachverhalt (vgl. § 44 Absatz 2 GemHVO NRW). Die nach dieser haushaltsrechtlichen Vorgabe im 
Anhang zu machenden Angaben müssen einen Bezug zu den gemeindlichen Vermögensgegenständen haben, 
bei denen von der Gemeinde außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen worden sind. Die Gemeinde soll 
dazu deren Anlass sowie die Gründe für diesen örtlichen Vorgang, aber auch die daraus entstandenen haus-
haltsmäßigen bzw. vermögensmäßigen Auswirkungen aufzeigen. Die Erläuterungen der Gemeinde müssen wahr, 
klar und übersichtlich sowie vollständig sein, sodass der Jahresabschluss das geforderte Bild über die wirtschaft-
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liche Lage der Gemeinde zutreffend vermitteln kann (vgl. § 95 Absatz 1 GO NRW). Mögliche Verweise auf Anga-
ben in den Vorjahren des Haushaltsjahres entbinden die Gemeinde dabei nicht von ihren Erläuterungspflichten. 
 
 
6. Zu Absatz 6 (Verteilung außerplanmäßiger Abschreibungen für Grund und Boden): 
 
6.1 Zu Satz 1 (Zeitliche Verteilungsvorgabe): 
 
Nach der Vorschrift können bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung von gemeindlichem Grund und 
Boden durch die Anschaffung oder Herstellung von Infrastrukturvermögen die dadurch entstehenden außerplan-
mäßigen Abschreibungen bis zur Inbetriebnahme der Vermögensgegenstände linear auf den Zeitraum verteilt 
werden, in dem die Vermögensgegenstände angeschafft oder hergestellt werden. Diese Vorschrift kommt den 
besonderen Bedürfnissen der Gemeinden entgegen, wenn neues Infrastrukturvermögen zu schaffen ist, gleich-
zeitig dafür hochwertiger Grund und Boden genutzt werden muss.  
 
Der Gemeinde wird es aufgrund dieser Regelung gestattet, die Belastungen, die durch weitere Investitionen in ihr 
Infrastrukturvermögen entstehen, auf die abgrenzte Zeitdauer der Anschaffung oder Herstellung von Vermögens-
gegenständen zu verteilen, z. B. über die Bauzeit einer neuen Brücke. Die aus einer voraussichtlich dauernden 
Wertminderung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens entstehenden außerplanmäßigen Abschrei-
bungen können haushaltsverträglich auf diesen Zeitraum verteilt werden.  
 
 
6.2 Zu Satz 2 (Besondere Erläuterungspflichten): 
 
Die zugelassene Verteilung von außerplanmäßigen Abschreibungen aus einer voraussichtlich dauernden Wert-
minderung von Grund und Boden, die durch die Anschaffung oder Herstellung von Infrastrukturvermögen ent-
steht, stellt eine gemeindliche Besonderheit dar. Sie soll daher wie andere außerplanmäßige Abschreibungen der 
Gemeinde im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss erläutert werden. In den Fällen, in denen die Gemeinde 
von der Möglichkeit der zeitlichen Verteilung der entstandenen außerplanmäßigen Abschreibungen Gebrauch 
macht, entsteht daraus für sie die Pflicht, den Anlass und die Gründe für diesen örtlichen Vorgang sowie die 
haushaltsmäßigen bzw. vermögensmäßigen Auswirkungen daraus gesondert im gemeindlichen Anhang zu erläu-
tern. Diese besonderen Erläuterungspflichten der Gemeinde werden durch den ausdrücklichen Verweis in der 
Vorschrift verdeutlicht.  
 
 
7. Zu Absatz 7 (Außerplanmäßige Abschreibungen beim Umlaufvermögen): 
 
7.1 Die Zwecke der Abschreibungen 
 
Die Abgrenzung zwischen dem Anlagevermögen und dem Umlaufvermögen in der gemeindlichen Bilanz hat nicht 
nur Folgen für den bilanziellen Ausweis, sondern wirkt sich auch auf die Bewertung von Vermögensgegenständen 
der Gemeinde aus. Für Wertminderungen bei dem gemeindlichen Umlaufvermögen besteht deshalb auch eine 
gesonderte Regelung über die Vornahme von außerplanmäßigen Abschreibungen. Die Gemeinde hat daher bei 
ihren Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens die erforderlichen Abschreibungen vorzunehmen, um 
diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegenden Wert am jeweiligen Abschluss-
stichtag für die Vermögensgegenstände ergibt.  
 
Im NKF gilt bei der Bewertung des Umlaufvermögens der Gemeinde das strenge Niederstwertprinzip. Es dient 
der Vorwegnahme von Verlusten, die beim Abgang der gemeindlichen Vermögensgegenstände des Umlaufver-
mögens erwartet werden, sodass bei der Bewertung dieser Vermögensgegenstände vielfach von dem erzielbaren 
Veräußerungserlös ausgegangen wird. Auch ohne ausdrückliche Regelung in der Vorschrift führen die Vorgaben 
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zur Pflicht der Gemeinde, bei außerplanmäßigen Abschreibungen beim Umlaufvermögen entsprechende Anga-
ben im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss zu machen (vgl. § 44 GemHVO NRW). 
 
 
7.2 Der Begriff „Umlaufvermögen“ 
 
In der gemeindlichen Bilanz wird auf der Aktivseite zwischen den Bilanzbereichen „Anlagevermögen“ und „Um-
laufvermögen“ unterschieden. Im Bilanzbereich „Umlaufvermögen“ werden die Vermögensgegenstände der Ge-
meinde angesetzt, die zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung durch die Gemein-
de vorgesehen sind. Zum gemeindlichen Umlaufvermögen zählen daher insbesondere die Vorräte, die Forderun-
gen, die kurzfristigen Wertpapiere und die liquiden Mittel und sind in diesem Bilanzbereich anzusetzen. Zum ge-
meindlichen Umlaufvermögen gehören daher keine Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Ge-
meinde dauerhaft dienen sollen, denn diese sind dem gemeindlichen Anlagevermögen zuzuordnen, sowie die 
Rechnungsabgrenzungsposten. 
 
Dem Bilanzbereich „Umlaufvermögen“ sind aber auch Vermögensgegenstände aus dem Anlagevermögen zuzu-
ordnen, die dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde nicht mehr dauerhaft dienen bzw. nicht mehr von der Gemeinde 
genutzt werden und von ihr konkret zur Veräußerung vorgesehen sind. In der Regel sind dieses die gemeindli-
chen Vermögensgegenstände, die nur noch weniger als ein Jahr bei der Gemeinde verbleiben sollen. Zum ge-
meindlichen Umlaufvermögen gehören aber auch die Grundstücke der Gemeinde, die zum Zwecke der Veräuße-
rung von der Gemeinde gehalten werden oder von der Gemeinde für solche Zwecke erworben werden, z. B. 
Bauland oder Gewerbegrundstücke, auch wenn diese Flächen aufgrund ihrer Grundstückseigenschaft i.d.R. dem 
Anlagevermögen der Gemeinde zuzuordnen wären. 
 
 
7.3 Der Begriff "beizulegender Wert" 
 
Zum jeweiligen Abschlussstichtag ist von der Gemeinde für ihr Umlaufvermögen der beizulegende Wert festzu-
stellen, der unter Beachtung des Vorsichtsprinzips und nach vernünftiger Beurteilung dafür in Betracht kommt. 
Der Begriff „beizulegender Wert“ stellt dabei einen Oberbegriff dar, der durch speziellere Wertbegriffe, z. B. 
Marktwert oder Börsenwert, von der Gemeinde auszufüllen ist. Es kann aber auch der Wiederbeschaffungswert 
sachgerecht sein, wenn gleiche oder vergleichbare Gegenstände zu niedrigeren Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten beschafft werden können. Der geforderte beizulegende Wert als niedrigerer Wert ist insgesamt ge-
sehen immer ein Wert, der unter den planmäßig fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten des 
betreffenden Vermögensgegenstandes liegen muss. 
 
 
7.4 Die Feststellung der Wertminderung 
 
Für die Bewertung der gemeindlichen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens gilt immer das strenge 
Niederstwertprinzip. Der Wert ist dabei im Einzelfall unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse der Ge-
meinde zu bestimmen. Die Feststellung einer Wertminderung erfordert eine Vergleichsgröße, also eine Gegen-
überstellung des in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Buchwertes mit dem niedrigeren Wert, der sich aus 
dem beizulegenden Wert ergibt. Der niedrige Wert stellt dabei zugleich die oberste Wertgrenze in diesem Bilanz-
bereich dar. Die Gemeinde muss deshalb bei zwei möglichen Wertansätzen, z. B. Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten und Marktpreis, stets den niedrigeren Wert für die betreffenden Vermögensgegenstände des Um-
laufvermögens in der gemeindlichen Bilanz ansetzen.  
 
Durch die Vorschrift besteht aus diesem Grunde ein Abschreibungsgebot für die Gemeinde. Sie muss bei Vermö-
gensgegenständen des Umlaufvermögens außerplanmäßige Abschreibungen vornehmen, wenn diesen Vermö-
gensgegenständen am Abschlussstichtag ein niedriger Wert als der Buchwert beizulegen ist. Der Begriff „beizu-
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legender Wert“ wird dabei als Oberbegriff benutzt, der durch speziellere Wertbegriffe, z. B. Marktwert oder Bör-
senwert, von der Gemeinde auszufüllen ist. Der geforderte niedrigere Wert ist ein Wert, der unter den planmäßig 
fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten des betreffenden Vermögensgegenstandes liegen 
muss. Von der Gemeinde ist daher zum jeweiligen Abschlussstichtag der beizulegende Wert festzustellen, der 
unter Beachtung des Vorsichtsprinzips und nach vernünftiger Beurteilung dafür in Betracht kommt. 
 
 
7.5 Die Dokumentationspflichten 
 
Die Entscheidung der Gemeinde, eine außerplanmäßige Abschreibung bei einem Vermögensgegenstand des 
gemeindlichen Umlaufvermögens im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses vorzunehmen, ist von der 
Gemeinde in geeigneter Weise zu dokumentieren. Die Gemeinde muss in diesen Fällen, den entsprechenden 
Buchungen in ihrer Finanzbuchhaltung die zutreffenden Buchungsbelege zugrunde legen, aus denen auch die 
Gründe für die außerplanmäßige Abschreibung ersichtlich werden müssen, sodass der vorgenommene Bu-
chungsvorgang nachvollziehbar und belegt wird. Durch diese Vorschrift werden jedoch keine Wertberichtigungen 
auf gemeindliche Forderungen erfasst, die wegen einer Niederschlagung von Ansprüchen der Gemeinde gem. § 
26 Absatz 2 GemHVO NRW vorzunehmen sind. Auf eine voraussichtlich dauernde Wertminderung bei den For-
derungen kommt es dabei nicht an.  
 
 
8. Zu Absatz 8 (Vornahme von Zuschreibungen): 
 
8.1 Zu Satz 1 (Anlass und Umfang der Zuschreibungen): 
 
8.1.1 Der Anlass von Zuschreibungen 
 
Im NKF hat die Gemeinde nach einer außerplanmäßigen Abschreibung bei gemeindlichen Vermögensgegen-
ständen zu jedem Abschlussstichtag zu prüfen, ob die Gegebenheiten für eine dauernde Wertminderung noch 
bestehen. Sie hat dann eine außerplanmäßige Abschreibung nach den Absätzen 5 oder 6 der Vorschrift rückgän-
gig zu machen, wenn der Grund dafür entfallen ist (Wertaufholungsgebot). Die Gemeinde muss zu jedem Ab-
schlussstichtag aber auch beurteilen, ob inzwischen die Voraussetzungen für eine Wertaufholung bei betreffen-
den gemeindlichen Vermögensgegenständen vorliegen. Die Rücknahme einer Wertminderung bei in der ge-
meindlichen Bilanz angesetzten Vermögensgegenständen wird als Zuschreibung bezeichnet.  
 
Die Gemeinde muss eine Zuschreibung als Wertaufholung vorzunehmen, sofern der Wegfall des Grundes für 
eine voraussichtlich dauernde Wertminderung bei den Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und 
des Finanzanlagevermögens von der Gemeinde festgestellt wurde. Die Zuschreibung stellt eine wertmäßige 
Erhöhung der betreffenden Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens dar und beseitigt eine 
entstandene Unterbewertung der betroffenen Vermögensgegenstände. Der betreffende Wertansatz in der ge-
meindlichen Bilanz wird durch die Vornahme einer Zuschreibung entsprechend erhöht. Vor einer solchen Wer-
taufholung hat die Gemeinde zu mindestens bei ihren Finanzanlagen zu prüfen, ob der Ertrag aus der Wertaufho-
lung nicht unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist. Eine solche Verrechnung ist vorzuneh-
men, wenn zuvor die durch eine Wertminderung entstandenen Aufwendungen bereits mit der allgemeinen Rück-
lage zu verrechnen waren (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW). 
 
Das gemeindliche Wertaufholungsgebot beinhaltet, dass die in früheren Jahresabschlüssen stichtagsbezogen 
vorgenommenen Bewertungen zu einem späteren Zeitpunkt an die dann eingetretenen Wertänderungen anzu-
passen sind. Mit einer Zuschreibung der Gemeinde wird daher eine den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chende Vermögenslage der Gemeinde zum Abschlussstichtag wieder hergestellt. Eine Zuschreibung durch die 
Gemeinde erfordert deshalb einen objektiven Nachweis für die Pflicht der Gemeinde zur Vornahme dieser Wert-
erhöhung bei gemeindlichen Vermögensgegenständen. Der Zeitpunkt zur Vornahme einer Zuschreibung ist dann 
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jeweils der Abschlussstichtag des Haushaltsjahres, in dem das Erfordernis einer Wertaufholung bei in der ge-
meindlichen Bilanz aktivierten Vermögensgegenständen festgestellt wurde.  
 
Diese Vorgaben gelten auch dann, wenn im Einzelfall der Abschreibungsgrund bereits in einem Vorjahr nicht 
mehr bestand, aber erst im aktuellen Haushaltsjahr bekannt wird. Eine Berichtigung eines vorherigen Jahresab-
schlusses kommt in diesem Fall nicht mehr in Betracht. Die Gemeinde hat ihre Entscheidung über die Vornahme 
einer Zuschreibung zu dokumentieren, in dem z. B. in der Anlagenbuchhaltung die betreffenden gemeindlichen 
Vermögensgegenstände besonders gekennzeichnet werden und in die Buchungsbelege die Gründe für die Wer-
taufholung aufgenommen werden.  
 
Die Wertaufholung nach dieser Vorschrift dient deshalb nicht der Korrektur von Fehlern, die im Rahmen von Jah-
resabschlüssen früherer Jahre entstanden sind. Daher dürfen unter dem gemeindlichen Wertaufholungsgebot 
keine Bilanzberichtigungen von der Gemeinde vorgenommen werden, die wegen fehlerhafter Abschreibungen 
ggf. erforderlich werden. Derartige Vorgänge sind im Rahmen üblicher Berichtigungen des gemeindlichen Jah-
resabschlusses vorzunehmen. 
 
 
8.1.2 Der Umfang von Zuschreibungen 
 
Die Gemeinde muss bei der Vornahme von Zuschreibungen bei einem gemeindlichen Vermögensgegenstand 
beachten, dass die vorgenommene Zuschreibung als Wertaufholung nicht zu einem Buchwert oder Wertansatz 
führt, der zum Abschlussstichtag über den (fortgeführten) Anschaffungs- oder Herstellungskosten des betreffen-
den Vermögensgegenstandes liegt. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen bilden die fortgeführten Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten des betreffenden Vermögensgegenstandes die Obergrenze für die bilanziellen 
Zuschreibungen. Bei nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen bilden die ursprünglichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten die zulässige Obergrenze für die bilanziellen Zuschreibungen, soweit keine dauerhaften 
Wertminderungen bestehen. 
 
Der Zuschreibungsbetrag führt daher regelmäßig zu einem Wertansatz, der auch vorliegen würde, wenn keine 
außerplanmäßige Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes zu einem vorherigen Abschlussstich-
tag vorgenommen worden wäre. Bei der Ermittlung des möglichen Zuschreibungsbetrages müssen daher regel-
mäßig die zwischenzeitlich vorzunehmenden Wertveränderungen des betreffenden gemeindlichen Vermögens-
gegenstandes, z. B. planmäßige Abschreibungen, berücksichtigt werden. Außerdem ist die vorgenommene Zu-
schreibung in der gemeindlichen Ergebnisrechnung unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Erträge“ zu 
erfassen bzw. nachzuweisen. 
 
 
8.1.3 Keine Zuschreibungen beim Umlaufvermögen 
 
Die Gemeinde darf keine Zuschreibung nach Wegfall des Grundes für die außerplanmäßige Abschreibung bei 
Vermögensgegenständen des gemeindlichen Umlaufvermögens vornehmen. Die Zuschreibung ist wegen der 
Anwendung des strengen Niederstwertprinzips beim Umlaufvermögen der Gemeinde und der geringen Bedeu-
tung dieses Vermögens ausgeschlossen. Es soll unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips nach einer außer-
planmäßigen Abschreibung der niedrigere Wertansatz von der Gemeinde beibehalten werden. Die Vorschrift 
bezieht daher in die Vornahme einer Zuschreibung ausdrücklich nur die Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens ein, zudem das gemeindliche Sachanlagevermögen und das Finanzanlagevermögen gehören. 
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8.1.4 Zuschreibungen und Sonderposten 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, eine Wertaufholung vorzunehmen, wenn der Grund für die vorgenommene außer-
planmäßige Abschreibung bei einem gemeindlichen Vermögensgegenstand entfallen ist und der Wegfall von der 
Gemeinde festgestellt wurde. Diese Werterhöhung führt jedoch nicht nur zu einer Erhöhung des Wertansatzes im 
gemeindlichen Anlagevermögen, sondern wirkt sich bei zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenständen der 
Gemeinde auch auf den mit dem Vermögensgegenstand verbundenen Sonderposten aus. Bei einer Zuschrei-
bung muss die Gemeinde deshalb nicht nur die entstandene Unterbewertung eines aktivierten Vermögensgegen-
standes beseitigen und eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage der Gemeinde wie-
der herstellen, sondern sie hat auch den auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz angesetzten Sonderposten 
entsprechend anzupassen. Die bilanziellen Handlungen sollen von der Gemeinde in Abhängigkeit voneinander 
zum gleichen Abschlussstichtag vorgenommen werden. 
 
 
8.2.2 Zu Satz 2 (Erläuterungspflicht für Zuschreibungen im Anhang): 
 
Bei der Vornahme von Zuschreibungen durch die Gemeinde als „Rückabwicklung“ von zu einem vorherigen Ab-
schlussstichtag vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen von gemeindlichen Vermögensgegenstän-
den besteht ein besonderes öffentliches Informationsbedürfnis für die Adressaten der gemeindlichen Haushalts-
wirtschaft. Im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses, zu dessen Abschlussstichtag eine Zuschreibung 
von der Gemeinde vorgenommen wird, sind die neuen Vermögensverhältnisse in der gemeindlichen Bilanz im 
Anhang nachprüfbar unter Angabe des Anlasses sowie des betragsmäßigen Umfanges darzulegen. Die örtlichen 
Angaben über die Zuschreibungen sollen dabei einen unmittelbaren Bezug zu den jeweils betroffenen Vermö-
gensgegenständen haben, bei denen zuvor außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen worden sind. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 36 
Rückstellungen 

 
(1) 1Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind als Rückstellung anzusetzen. 2Zu 
den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften 
und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. 3Für die Rückstellungen ist im Teil-
wertverfahren der Barwert zu ermitteln. 4Der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von fünf Prozent zu Grunde 
zu legen. 5Der Barwert für Ansprüche auf Beihilfen nach § 77 des Landesbeamtengesetzes sowie andere An-
sprüche außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes kann als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Ver-
sorgungsbezüge nach Satz 1 ermittelt werden. 6Der Prozentsatz nach Satz 5 ist aus dem Verhältnis des Volu-
mens der gezahlten Leistungen nach Satz 5 zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge zu ermitteln. 7Er 
bemisst sich nach dem Durchschnitt dieser Leistungen in den drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haus-
haltsjahren. 8Die Ermittlung des Prozentsatzes ist mindestens alle fünf Jahre vorzunehmen.   

 
(2) 1Für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Ge-
samtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. 2Das gilt entsprechend 
für die Sanierung von Altlasten.   
 
(3) 1Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung 
der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. 2Die 
vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.  
 
(4) 1Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt 
sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. 2Es muss 
wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschluss-
stichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. 
 
(5) Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren müssen Rückstellungen 
angesetzt werden, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird. 
 
(6) 1Sonstige Rückstellungen dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelas-
sen sind. 2Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist. 
 
 
Erläuterungen zu § 36: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Erfordernisse für die Bildung von Rückstellungen 
 
1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sind das erzielte Ressourcenaufkommen und der entstandene 
Ressourcenverbrauch periodengerecht von der Gemeinde zu erfassen. Zum Abschlussstichtag des Haushaltsjah-
res sind deshalb auch Aufwendungen zu erfassen und nachzuweisen, die aus neuen Verpflichtungen der Ge-
meinde entstanden sind. Sofern die im Haushaltsjahr eingegangenen Verpflichtungen der Gemeinde sich auch 
auf die Folgejahre des Haushaltsjahres erstrecken, sind diese in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Die ge-
meindlichen Verpflichtungen sind dann im Bilanzbereich "Rückstellungen" anzusetzen, wenn die Verpflichtungen 
dem Grunde nach im Haushaltsjahr eingetreten sind, deren Höhe und der Erfüllungszeitpunkt (Fälligkeitstermin) 
jedoch noch ungewiss sind. Die Gemeinde muss dabei ausreichend sicher sein, dass die wirtschaftliche Ursache 
vor dem Abschlussstichtag des Haushaltsjahres liegt und die Verpflichtung erst künftig zu erfüllen ist. 
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Durch den Ansatz von gemeindlichen Rückstellungen in der Bilanz der Gemeinde werden daher Aufwendungen 
dem Haushaltsjahr als Verursachungsperiode wirtschaftlich zugerechnet, auch wenn die entsprechenden Finanz-
leistungen gegenüber Dritten erst zu einem späteren Zeitpunkt von der Gemeinde zu erbringen sind. Der Zeit-
raum zwischen der Entstehung der gemeindlichen Verpflichtung und dem Erfüllungszeitpunkt kann wenige Haus-
haltsjahre umfassen, aber auch langfristig sein. In dieser Zeit kann ggf. auch ein Nachholgebot für die Bilanzie-
rung einer Verpflichtung entstehen. Im Rahmen eines gemeindlichen Jahresabschlusses kann die Erkenntnis 
gewonnen werden, dass für die Gemeinde das Risiko einer Inanspruchnahme besteht, deren Ursache in einem 
abgelaufenen Haushaltsjahr liegt. 
 
Ein Nachholgebot der Gemeinde kann dazu führen, dass eine bereits in der gemeindlichen Bilanz angesetzte 
Rückstellung neu zu bemessen und entsprechend anzupassen ist. Die daraus entstehenden Aufwendungen der 
Gemeinde sind dann dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzuordnen, für das ein Jahresabschluss aufzustellen ist. 
Dazu ist zu prüfen, ob ausreichende sachliche Kenntnisse und Grundlagen für die Änderung der gemeindlichen 
Verpflichtung bzw. der bilanzierten Rückstellung vorliegen. Im Rahmen einer solchen Prüfung durch die Gemein-
de aber auch der Fall eintreten, dass von der Gemeinde erstmalig eine Rückstellung in der gemeindlichen Bilanz 
anzusetzen ist oder eine bilanzierte Rückstellung zu mindern (herabzusetzen) ist. 
 
Für die Bilanzierung einer gemeindlichen Rückstellung ist jedoch nicht allein ausreichend, dass eine gemeindliche 
Verpflichtung zum Abschlussstichtag besteht. Sie muss auch gegenüber einem Dritten bestehen (Außenverpflich-
tung). Eine Verpflichtung der Gemeinde, die allgemein gegenüber der Öffentlichkeit besteht oder eine Erwartung 
der Öffentlichkeit an die Gemeinde ist im Sinne der Bilanzierung als nicht bestimmt genug anzusehen, sodass ein 
Ansatz in der gemeindlichen Bilanz dafür nicht in Betracht kommen kann. Die Gemeinde kann zudem nur in be-
stimmten Ausnahmefällen eine Verpflichtung gegenüber sich selbst bilanzieren (Innenverpflichtung). Der Ansatz 
solcher Verpflichtungen ist auf die unterlassene Instandhaltung von Vermögensgegenständen des Sachanlage-
vermögens und auf wenige andere gemeindliche Sachverhalte beschränkt worden. Andere „interne“ Sachverhalte 
sind für die Bilanzierung einer Rückstellung als nicht zulässig anzusehen, auch wenn ggf. eine "interne" Verpflich-
tung zu vermuten ist oder sogar besteht. 
 
Für die Gemeinde besteht bei der Bilanzierung von Rückstellungen die Verpflichtung, durch eine geeignete Liqui-
ditätsplanung und eine eigenverantwortliche Liquiditätssicherung ihre Zahlungsfähigkeit zu den aus ihren Ver-
pflichtungen entstehenden künftigen Fälligkeitszeitpunkten zu sichern. Die Gemeinde sollte dabei wegen der 
vielfach ungewissen Zahlungstermine ihre Liquiditätslage nicht nur zum Zeitpunkt des Eintritts der Verpflichtun-
gen beurteilen, sondern auch den künftigen Bedarf sorgfältig einschätzen. Sie sollte mindestens zum jährlichen 
Abschlussstichtag überprüfen und abschätzen, ob und inwieweit Veränderungen bzw. Anpassungen im Zeitablauf 
des Bestehens der gemeindlichen Verpflichtungen erforderlich sind.  
 
 
1.2 Die Bemessung  
 
1.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die bilanziellen Rückstellungen der Gemeinde sind regelmäßig nach dem Nominalwertprinzip zu bemessen bzw. 
zu bewerten. Es soll dadurch gesichert werden, dass die Gemeinde unter Beachtung des Realisationsprinzips 
einen entnahmefähigen Betrag zurückstellt. Die Gemeinde soll dabei dem voraussichtlichen künftigen Erfüllungs-
betrag möglichst nahe kommen. Diese Gegebenheiten bringen es mit sich, dass die Gemeinde bei der Bemes-
sung der Höhe einer Rückstellung regelmäßig auch künftige allgemeine Ereignisse, die bis zum Erfüllungszeit-
punkt ihrer Verpflichtungen voraussichtlich auftreten, zu berücksichtigen hat. Andererseits ist auch der Beginn der 
gemeindlichen Verpflichtung in Bezug auf den Erfüllungsrückstand zutreffend festzulegen, z. B. bei Besoldungs-
erhöhungen erst ab dem gesetzlich bestimmten Tag und nicht ab der Geltung eines Änderungsgesetzes. 
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Der Gemeinde steht bei der Bemessung ihrer Rückstellungen ein Beurteilungsspielraum zu, den sie nach objekti-
ven Kriterien ausfüllen soll. Für die Bemessung einer gemeindlichen Rückstellung ergibt sich daraus, dass die 
Gemeinde konkrete Anhaltspunkte und mögliche künftige Ereignisse, sowohl von negativer als auch von positiver 
Art und Auswirkung berücksichtigen muss. Sie muss daher nachprüfbar dokumentieren, ob und wie sich solche 
Ereignisse auf die gemeindliche Rückstellungsbildung und damit auch auf den Erfüllungsbetrag als Wertmaßstab 
auswirken können. Sofern dabei die örtlichen Verhältnisse noch Besonderheiten aufweisen, hat die Gemeinde 
deren Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung zu begründen. 
 
Insgesamt betrachtet soll die Gemeinde unter Beachtung des Vorsichtsprinzips einen Rückstellungsbetrag ermit-
teln, der von ihr zukünftig mit hoher Wahrscheinlichkeit leistungsmäßig realisiert werden muss und entsprechend 
in ihrer Bilanz ansetzen. Bestehende Unsicherheiten bei der Gemeinde rechtfertigen dabei nicht, das gemeindli-
che Risiko bewusst höher zu bewerten oder eine Rückstellung übermäßig zu bemessen. Die Gemeinde soll für 
die Bemessung der Höhe ihrer Rückstellungen eine bestmögliche Schätzung vorzunehmen und dazu möglichst 
objektive Kriterien heranziehen.  
 
 
1.2.2 Wichtige Einzelheiten der Bemessung 
 
Der Ansatz einer Rückstellung in der gemeindlichen Bilanz ist zum jeweiligen Abschlussstichtag zu bestimmen 
bzw. zu überprüfen, sodass bei der Bemessung das Stichtagsprinzip zur Anwendung kommt. Die Gemeinde hat 
bei objektiver Betrachtung zu ermitteln, in welchem Umfang ihre künftige Leistungspflicht besteht. Der Umfang 
einer von der Gemeinde zu bildenden Rückstellung bemisst sich in der Regel nach dem voraussichtlichen Erfül-
lungsbetrag, soweit dazu keine besondere Regelung getroffen wurde. Der Erfüllungsbetrag ist dabei der Betrag, 
der voraussichtlich notwendig ist, um die gemeindliche Verpflichtung zukünftig in angemessener Weise zu erfül-
len (vgl. § 91 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW). Die gemeindliche Rückstellungsbildung ist auch unter Beachtung 
der GoB regelmäßig auf den künftigen Erfüllungsbetrag auszurichten. 
 
Eine solche Vorgabe besteht z.B. ausdrücklich für die Deponierückstellungen, denn diese Rückstellungen sind 
nach der Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der gemeindlichen Rekultivierungs- und Nach-
sorgemaßnahmen zu bemessen. Bei diesen Rückstellungen zeigt sich deutlich, dass das allgemeine Stichtags-
prinzip nur eingeschränkt zur Anwendung kommt. Der Ansatz in der gemeindlichen Bilanz ist zum jeweiligen 
Abschlussstichtag danach zu bestimmen, in welchem Umfang die Gemeinde voraussichtlich künftig eine Leistung 
zu erbringen hat, um bei objektiver Betrachtung ihre Verpflichtung zu diesem Zeitpunkt erfüllen zu können. Er ist 
nicht danach zu bestimmen, in welchem Umfang die Gemeinde eine Leistung erbringen müsste, wenn sie zum 
Abschlussstichtag ihre Verpflichtung erfüllen müsste.  
 
Bei dieser Sachlage für die Gemeinde besteht die Verpflichtung, unter Beachtung der GoB auch künftige allge-
meine Preis- und Kostensteigerungen in die Bemessung der Rückstellung einzubeziehen, wenn dafür ausrei-
chende objektive und substantielle Hinweise für deren künftiges Eintreten vorliegen. Derartige Sachverhalte kön-
nen dabei von der Gemeinde in Form von prozentualen Anteilen oder auch in Betragsgrößen in die Rückstel-
lungsbemessung einbezogen werden. Für die Bemessung von Pensionsrückstellungen gilt jedoch, dass bei der 
Prognose zukünftiger Ereignisse die persönliche Karriere des einzelnen Beamten außer Betracht bleiben soll. 
Solche Gegebenheiten sollen erst ab Eintritt der tatsächlich erfolgten Beförderung berücksichtigt werden, weil erst 
ab diesem Zeitpunkt ein Nutzen (Ertrag) für Gemeinde, aber auch eine entsprechende gemeindliche Verpflich-
tung gegenüber dem betreffenden Beamten entsteht. 
 
Bei der Bemessung einer gemeindlichen Rückstellung reicht die Einschätzung der Gemeinde über eine mögliche 
Inanspruchnahme oder über den möglichen Eintritt eines Verlustes aus einem gemeindlichen Geschäftsvorfall 
regelmäßig nicht aus. Grundsätzlich muss seitens der Gemeinde ernsthaft und mit hoher Wahrscheinlichkeit mit 
einer Inanspruchnahme oder mit einem Verlust gerechnet werden, was möglichst belegt werden soll. Außerdem 
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muss die Bemessung darauf ausgerichtet sein, dass eine bilanzierte Rückstellung nur für den vorgesehenen 
Zweck in Anspruch genommen werden darf, für den die Rückstellung bilanziert wurde. In dem Bemessungsspiel-
raum der Gemeinde beinhaltet die vernünftige Beurteilung daher auch die Prüfung von Chancen und Risiken 
unter Beachtung des Vorsichtsprinzips. Die Bemessung muss zudem in sich schlüssig und willkürfrei sein, sodass 
das jeweilige Ergebnis aus objektiven Gegebenheiten logisch ableitbar ist.  
 
Die örtlich bestehenden Gegebenheiten können Anpassungen bei den bilanzierten Rückstellungen der Gemeinde 
verursachen. Die Gemeinde muss die Wirkungen daraus auf ihre Rückstellungen vorsichtig einschätzen, wenn 
nicht auf eine andere Art und Weise die Veränderungen ermittelt werden können. Zu jedem Abschlussstichtag ist 
deshalb von der Gemeinde die Bemessung der bilanzierten Rückstellungen erneut zu überprüfen. Sofern ausrei-
chende objektive und substantielle Hinweise für einen Anpassungsbedarf vorliegen, besteht für die Gemeinde 
eine Anpassungspflicht aufgrund des Vorsichtsprinzips (vgl. § 32 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO NRW). Die örtli-
chen Sachverhalte können dann zu einer Erhöhung der Rückstellung, aber auch zu deren Herabsetzung oder 
sogar zu einer Auflösung führen. Die Gemeinde hat unter Einbeziehung der betrachteten wirtschaftlichen Verhält-
nisse die Bemessung ihrer Rückstellungen sowie deren Veränderungen zu begründen und zu dokumentieren.  
 
 
1.3 Die Abzinsung  
 
Die Rückstellungen der Gemeinde sind grundsätzlich nicht abzuzinsen. Sie dürfen nur dann abgezinst werden, 
wenn die Abzinsung ausdrücklich vorgesehen ist. Für die Pensionsrückstellungen ist eine gesonderte Regelung 
getroffen worden, sodass die Gemeinde bei der Bemessung dieser Rückstellungen eine Abzinsung vorzunehmen 
hat. Die Rückstellungen für die gemeindlichen Versorgungsleistungen sind daher mit ihrem Barwert und nicht mit 
dem Nominalbetrag in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Bei dessen Ermittlung ist der Berechnung ein Rech-
nungszins von fünf Prozent zugrunde zu legen. Für die anderen Arten langfristiger Rückstellungen besteht eine 
solche Regelungen nicht.  
 
Ein Beispiel für ein Verbot der Vornahme einer Abzinsung sind die Rückstellungen für die Altersteilzeit von ge-
meindlichen Beschäftigten. Aus den Ansprüchen einer Beamtin oder eines Beamten nach den Altersteilzeitmodel-
len erwachsen der Gemeinde besondere Verpflichtungen, die jedoch nicht die Abgeltung erbrachter Leistungen 
nach dem Ende der Lebensarbeitszeit zum Gegenstand haben. Von der Gemeinde sind in diesen Fällen keine 
den Versorgungsleistungen vergleichbare Leistungen zu erbringen, sodass für die gemeindlichen Verpflichtungen 
auch keine Abzinsung in Betracht kommt. Diese Sachlage wird auch dadurch deutlich, dass in der gemeindlichen 
Bilanz die Rückstellungen für Altersteilzeit unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ und nicht unter 
dem Bilanzposten „Pensionsrückstellungen“ anzusetzen sind.  
 
Für die gemeindliche Rückstellungsbildung lässt sich hinsichtlich der Abzinsung allgemein feststellen, dass die 
Gemeinde bei ihren Rückstellungen regelmäßig keine haushaltsmäßige Trennung in Beträge für die Erfüllung der 
gemeindlichen Leistungsverpflichtung und für die Kapitalnutzung vorzunehmen hat. Außerdem kann davon aus-
gegangen werden, dass in der Mehrzahl der gemeindlichen Rückstellungen kein verdeckter Zins enthalten ist, der 
eine Abzinsung bedingen könnte, z. B. bei Sachleistungsverpflichtungen, bei Verpflichtungen aus Bürgschaften 
oder Schadenersatzleistungen.  
 
 
1.4 Die Bilanzierung  
 
Die Bilanzierung von Rückstellungen durch die Gemeinde setzt grundsätzlich voraus, dass ein „verpflichtendes 
Ereignis“ im abgelaufenen Haushaltsjahr eingetreten ist, aufgrund dessen die Gemeinde eine Verpflichtung ge-
genüber Dritten (Außenverpflichtung) oder gegenüber sich selbst (Innenverpflichtung) hat und bei der Verpflich-
tung ein Vergangenheitsbezug besteht (Abgeltungserfordernis muss am Abschlussstichtag gegeben sein). Solche 
gemeindliche Gegebenheiten schaffen eine rechtliche oder faktische Verpflichtung für die Gemeinde, aufgrund 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 36 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 1988 

dessen sie keine rechtliche Alternative zur Erfüllung der Verpflichtung hat. Sie muss dann die notwendige Rück-
stellung bilden und in ihrer Bilanz ansetzen. Die gemeindlichen Rückstellungen sind in der gemeindlichen Bilanz 
dem auf der Passivseite anzusetzenden Fremdkapital zugeordnet und stellen eine Erweiterung zu den Verbind-
lichkeiten der Gemeinde dar.  
 
Von der Gemeinde darf eine Rückstellung erst dann bilanziert werden, wenn alle Voraussetzungen dafür erfüllt 
sind. Eine rechtliche Verursachung für eine Rückstellungsbildung durch die Gemeinde reicht alleine regelmäßig 
nicht aus (vgl. Nichtbilanzierung von schwebenden Geschäften). Es muss vielmehr auch eine wirtschaftliche 
Ursache bestehen und eine Objektivierbarkeit des Ereignisses für eine Rückstellungsbildung durch die Gemeinde 
möglich sein. Bei gemeindlichen Geschäftsvorfällen ist es aber oftmals schwierig, das Vorliegen des Tatbestan-
des „wirtschaftlich verursacht“ in sachlicher und zeitlicher Hinsicht eindeutig zu bestimmen. Bei der Gemeinde 
können sich eine Vielzahl von örtlichen Umständen ergeben, bei der sich die Ursachen und die entstehenden 
Wirkungen gegenseitig bedingen.  
 
Die Gemeinde hat daher bei der Rückstellungsbildung auf eine sachliche und zeitliche zutreffende Abgrenzung zu 
achten. Öffentlich-rechtliche Leistungsverpflichtungen müssen daher in konkreter Art und Weise in einem Leis-
tungsbescheid der Gemeinde (Verwaltungsakt oder behördliche Verfügung) umgesetzt worden sein, sodass ein 
inhaltlich genau bestimmtes Handeln eines Dritten oder der Gemeinde innerhalb eines abgegrenzten Zeitraumes 
festgelegt worden ist. Eine allgemeine Pflicht, die in einem Gesetz enthalten ist, reicht daher für eine konkrete 
gemeindliche Rückstellungsbildung nicht aus. Sie bedarf i.d.R. einer Konkretisierung durch eine dafür vorgesehe-
ne Umsetzung, sodass ein Gesetz nur in Ausnahmefälle die für eine Rückstellungsbildung notwendigen Konkreti-
sierungen selbst enthält. 
 
Die Bilanzierung einer gemeindlichen Rückstellung setzt zudem voraus, dass an eine vergangene Handlung der 
Gemeinde angeknüpft wird und eine „Abgeltung“ dieser abgeschlossenen gemeindlichen Handlung erfolgt. Eine 
gesetzlich bestimmte Besoldungserhöhung für Beamtinnen und Beamte reicht daher z. B. alleine für eine Rück-
stellungsbildung nicht aus. Es bedarf immer des tatsächlichen Erwerbs eines beamtenrechtlichen Anspruchs 
durch die Ableistung des Dienstes. Erst dadurch erwerben die Beamtinnen und Beamte gegenüber der Gemeinde 
ihre Ansprüche auf künftige Versorgungsleistungen und konkretisieren dadurch die gemeindlichen Verpflichtun-
gen. Die Gemeinde muss daher die veränderten Verpflichtungen gegenüber ihren Beamtinnen und Beamten bei 
der Bemessung ihrer Pensionsrückstellungen zum nächsten Abschlussstichtag berücksichtigen. Bei einer mehr-
jährigen Verteilung einer Besoldungserhöhung ist die Veränderung der gemeindlichen Pensionsrückstellungen 
entsprechend anteilig bzw. periodengerecht vorzunehmen.  
 
Diese Gegebenheiten bedeuten u.a., dass bei der Gemeinde im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft des abgelau-
fenen Haushaltsjahres ein örtlicher Sachverhalt oder ein Ereignis als Voraussetzung für die Rückstellungsbildung 
entstanden sein muss. Für einen solchen Sachverhalt können aber auch bereits gemeindliche Leistungen oder 
Ansprüche im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr veranschlagt worden sein, z. B. bei Rückstellungen für unter-
lassene Instandhaltung von Sachanlagen. Die Bilanzierung von gemeindlichen Rückstellungen schließt dabei die 
haushaltsrechtlichen Vorgaben für die Rückstellungsbildung ab. Die Vorsorge der Gemeinde für ihre künftig zu 
erfüllenden Verpflichtungen wird durch den Ansatz der Rückstellungen in ihrer Bilanz transparent und nachvoll-
ziehbar gemacht. 
 
 
1.5 Die haushaltsmäßige Behandlung  
 
Mit dem Ansatz von gemeindlichen Rückstellungen in der Bilanz der Gemeinde werden zum Abschlussstichtag 
die entstandenen Aufwendungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich zugerechnet, die in diesem 
Haushaltsjahr verursacht worden sind. Der Begriff „Ursache“ umfasst dabei einerseits, dass ein gemeindlicher 
Geschäftsvorfall in der Vergangenheit entstanden sein muss, also entweder im Haushaltsjahr oder in Vorjahren. 
Andererseits müssen durch den Geschäftsvorfall gemeindliche Verpflichtungen entstanden sein, die von der 
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Gemeinde voraussichtlich künftig zu erfüllen sind, sodass deshalb Pflicht zur Rückstellungsbildung bei der ent-
stand. Eine solche Sachlage bedingt, dass die Gemeinde dann entsprechend den örtlich eingetretenen Verhält-
nissen sachgerecht und angemessen eine Rückstellung in ihrer Bilanz ansetzen muss. Die gemeindlichen Rück-
stellungen stellen daher eine haushaltswirtschaftliche Belastung für die Gemeinde im betreffenden Haushaltsjahr 
dar, die in ihrer Höhe quantifizierbar sein muss.  
 
Die aus den Verpflichtungen der Gemeinde zu erbringenden Finanzleistungen werden jedoch erst zukünftig (in 
späteren Haushaltsjahren) fällig. Durch die Bildung einer Rückstellung und deren Ansatz in der gemeindlichen 
Bilanz findet daher immer eine Verknüpfung mit der im Haushaltsjahr entstandenen haushaltswirtschaftlichen 
Belastung statt, die in der Ergebnisrechnung der Gemeinde als Aufwand zu erfassen bzw. nachzuweisen ist. Im 
Zeitpunkt der Erfüllung der Verpflichtung durch die Gemeinde ist die gemeindliche Leistung lediglich in der ge-
meindlichen Finanzrechnung zu erfassen. Sie löst zu diesem Zeitpunkt i.d.R. keinen aufwandswirksamen Ge-
schäftsvorfall der Gemeinde mehr aus.  
 
Im Rahmen des Jahresabschlusses der Gemeinde sind nicht nur die Aufwendungen aus der Bildung einer ge-
meindlichen Rückstellung in der Ergebnisrechnung zu erfassen, sondern auch die Erhöhungen bilanzierter Rück-
stellungen, wenn dafür ein gemeindlicher Bedarf besteht. Die gemeindliche Ergebnisrechnung wird ebenfalls 
berührt, wenn für eine in der gemeindlichen Bilanz angesetzte Rückstellung der Grund entfallen und diese voll-
ständig oder teilweise ertragswirksam aufzulösen ist. Bei solchen gemeindlichen Sachverhalten bleibt die Finanz-
rechnung der Gemeinde regelmäßig unberührt. Bei der Inanspruchnahme einer Rückstellung durch die Gemein-
de für die vorgesehenen Zwecke bleibt dagegen die Ergebnisrechnung unberührt, und zwar unabhängig davon, 
ob durch die Inanspruchnahme die bilanzierte Rückstellung vollständig oder nur zum Teil herabgesetzt wird.  
 
 
2. Die zulässigen Rückstellungsarten 
 
Die Gemeinde hat an jedem Abschlussstichtag unter Beachtung der GoB zu prüfen, ob und welche gemeindli-
chen Verpflichtungen zum Abschlussstichtag bestehen. Sie hat bei ihrer Entscheidung über den bilanziellen Aus-
weis ihrer Verpflichtungen die Vorgaben der Vorschrift zu beachten. Diese enthält eine abschließende Aufzählung 
der zulässigen Rückstellungsarten und steht mit der Vorschrift des § 88 GO NRW in Verbindung. Durch die aus-
drückliche Aufzählung der zulässigen Rückstellungsarten wird klargestellt, dass die Gemeinde nur für die benann-
ten Zwecke die Rückstellungen bilden darf (vgl. Abbildung). 
 

 
Die zulässigen Rückstellungsarten 

 
 

BILANZIELLE BEHANDLUNG 
 

RÜCKSTELLUNGEN FÜR 

Passivierungspflicht 

 
- Pensionen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften; 
- Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für die 

Sanierung von Altlasten; 
- Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach 

zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind;  
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und 

aus laufenden Verfahren; 
- Verpflichtungen für Zwecke, die durch andere Gesetze 

bestimmt wurden. 
 

 
Passivierungswahlrecht 

 
- Unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen. 

Passivierungsverbot 

  
Sonstige Rückstellungen, die nicht durch Gesetz oder Verord-
nung zugelassen sind, z. B. 
-     künftige Umlagezahlungen der Gemeinde; 
- Verpflichtungen im Rahmen des Gemeindefinanzaus-
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Die zulässigen Rückstellungsarten 

 
 

BILANZIELLE BEHANDLUNG 
 

RÜCKSTELLUNGEN FÜR 
gleichs; 

- Verpflichtungen aus der gemeindlichen Steuererhebung. 
 

Abbildung 495 „Die zulässigen Rückstellungsarten“ 
 
Bei den zulässigen Rückstellungsarten wird grundsätzlich vom Bestehen einer Außenverpflichtung der Gemeinde 
ausgegangen. Lediglich bei der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung der Gemeinde besteht eine Innen-
verpflichtung der Gemeinde. Für den Ansatz einer Rückstellung in der gemeindlichen Bilanz muss zudem eine 
Abgrenzungsprüfung vorausgehen, bei der zu beurteilen ist, ob nicht stattdessen eine Verbindlichkeit besteht und 
in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist oder nicht lediglich ein Haftungsverhältnis, das im gemeindlichen 
Verbindlichkeitenspiegel anzugeben ist. Durch die Festlegung der gemeindlichen Rückstellungen werden dem 
haushaltsrechtlichen Rückstellungsbegriff für die Gemeinden sowohl die sog. statische als auch die dynamische 
Bilanzauffassung zugrunde gelegt. 
 
 
3. Keine Rückstellungen für andere Zwecke 
 
3.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Durch die ausdrückliche Aufzählung der zulässigen Arten der gemeindlichen Rückstellungen wird klargestellt, 
dass die Gemeinde keine Rückstellungen für andere Zwecke bilden und in ihrer Bilanz ansetzen darf. Sie soll die 
Rückstellungen grundsätzlich nur für rechtliche und wirtschaftliche Leistungsverpflichtungen bilden, die ursächlich 
in der Hand der Gemeinde liegen und die periodengerecht zu Aufwendungen bei der Gemeinde führen. Außer-
dem muss die gemeindliche Rückstellungsbildung vorrangig aus dem Blickwinkel des öffentlich-rechtlichen Han-
delns der Gemeinde betrachtet werden und darf daher nicht allein nach allgemeinen Rechnungslegungszwecken 
beurteilt werden. Diese Sachlage gab Veranlassung, eine Rückstellungsbildung nicht für jährlich wiederkehrende 
und zeitlich nicht über das Haushaltsjahr hinausgehende gemeindliche Verpflichtungen zuzulassen. 
 
Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde setzt zudem beim Rechtsrahmen für das haushalts-
wirtschaftliche Handeln und nicht vorrangig bei der Periodengerechtigkeit an. Der gemeindliche Haushalt sowie 
die gemeindlichen Geschäftsvorfälle werden hauptsächlich durch die rechtliche Verursachung geprägt. So wer-
den gemeindliche Ansprüche und Verpflichtungen gegenüber Dritten regelmäßig nur auf einer solchen Basis 
wirksam und umsetzbar. Bei gemeindlichen Geschäftsvorfällen, die auf Leistungen Dritter ohne Gegenleistungs-
verpflichtung der Gemeinde beruhen, z. B. Gewerbesteuerzahlungen, oder auf einseitigen Leistungen der Ge-
meinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, gilt deshalb das Entstehen der rechtlichen Verpflichtung und nicht 
bereits das mögliche Entstehen einer wirtschaftlichen Verpflichtung als auslösender Anlass für eine gemeindliche 
Rückstellungsbildung.  
 
In entsprechender Weise erfolgt eine solche haushaltswirtschaftliche Zuordnung und Bilanzierung auch immer, 
wenn der Gemeinde von Dritten Zuwendungen gewährt werden. Eine vergleichbare Sachlage gilt für gemeindli-
che Forderungen, die i.d.R. aus einem Leistungsbescheid der Gemeinde entstehen, wenn diese zu bilanzieren 
sind. Bei solchen Geschäftsvorfällen der Gemeinde ist die Einordnung allgemein anerkannt und wird dort nicht 
infrage gestellt. Bei öffentlich-rechtlichen Gegebenheiten gilt daher eine Rückstellungspflicht für die Gemeinde 
erst dann als entstanden, wenn durch einen Leistungsbescheid eine tatsächliche Erfüllungsverpflichtung der 
Gemeinde einsetzt. Zu diesem Zeitpunkt ist zudem der gemeindliche Sachverhalt regelmäßig verlässlich bewert-
bar (Bestimmung des Erfüllungszeitpunktes als Realisation der Zeit nach). Außerdem ist objektiv betrachtet, erst 
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zu diesem Zeitpunkt der Ressourcenverbrauch der Gemeinde als entstanden anzusehen, weil dieser durch den 
Leistungsbescheid objektiviert wird. Diese Vorgehensweise steht mit den GoB in Einklang.  
 
 
3.2 Keine Rückstellungen für künftige Umlagezahlungen  
 
Für die Umlagen der Gemeinde, die regelmäßig jährlich anfallen, z. B. die Kreisumlage, die Landschaftsumlage, 
ist die Bildung von Rückstellungen nicht zugelassen worden, denn die Umlagepflichtigen werden erst „Schuldner“, 
wenn der Umlageberechtigte die notwendigen verwaltungsrechtlichen Maßnahmen ergriffen hat. Die Umlage 
stellt zudem eine einseitige Transferverpflichtung für die Umlagepflichtigen dar, die grundsätzlich im im Jahr ihrer 
Fälligkeit bzw. der Erhebung des Anspruchs durch den Umlageberechtigten bei beiden Beteiligten haushaltsmä-
ßig zu erfassen ist. Der Umlageanspruch entsteht dabei jährlich aufgrund des öffentlich-rechtlichen Verhältnisses 
der konkreten Aufgabenerfüllung (Leistungserbringung) des Umlageverbandes. Dieser Anspruch wird durch einen 
Leistungsbescheid des Umlageberechtigten gegenüber den Umlagezahlern erst hinreichend konkretisiert. Die 
Zuordnung zum Haushaltsjahr ist dann auf der Grundlage des Festsetzungsbescheides vorzunehmen (Erfül-
lungszeitpunkt). 
 
Eine ausreichende Verpflichtung der Gemeinde für eine mögliche Rückstellungsbildung besteht daher für den 
Umlagepflichtigen nicht vor dem festgesetzten Erfüllungszeitpunkt. Die Verpflichtung wird auch nicht aufgrund 
des Rechtsstatus der Gemeinde als kreisangehörige Gemeinde (Kreisumlage) oder der Stadt als Mitgliedskörper-
schaft (Landschaftsverbandsumlage) begründet. Die Bildung einer Rückstellung in solchen Fällen würde deshalb 
dem haushaltswirtschaftlichen Prinzip widersprechen, dass regelmäßig wiederkehrender Aufwand als laufender 
Aufwand zu erfassen ist. Nach den gesetzlichen Vorschriften sind zudem die Arten und der Umfang der Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde bei der Umlageermittlung zu berücksichtigen. Daher müssen Messgrößen bzw. 
Schlüsselgrößen für eine zutreffende Ermittlung des Umlagebetrages jeder einzelnen Gemeinde sachgerecht 
bestimmt werden.  
 
In diesem Zusammenhang werden deshalb die wirtschaftlichen Gegebenheiten sowie die Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde genutzt, um den Anteil der Gemeinde am Umlagebedarf messbar und bestimmbar zu machen, z. B. 
die Steuerkraft der Gemeinde. Solche Gegebenheiten sind aber nur nutzbar, wenn diese tatsächlich bei der Ge-
meinde vorliegen bzw. eingetreten sind. Für die Einbeziehung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde in die Ermitt-
lung der Höhe eines Umlagebetrages werden daher belastbare Daten als Messgrößen oder Schlüsselgrößen 
benötigt, z. B. die Daten des Vorjahres des Haushaltsjahres. Aus dieser Inanspruchnahme von Daten eines abge-
laufenen Haushaltsjahres kann nicht zwangsläufig geschlossen werden, dass es deshalb bereits im Zeitpunkt der 
Meldepflichten der Daten zu einer Verpflichtung der Gemeinde kommt, dem Vorjahr des Umlagejahres die Auf-
wendungen aus der Umlageerhebung zurechnen zu müssen.  
 
Im Rahmen der Ermittlung des Umlagebetrages werden lediglich die belegbaren haushaltswirtschaftlichen Ver-
hältnisse der Gemeinde für die Ermittlung der konkreten Höhe der Umlage herangezogen. Die Realisation des 
Ertrages beim Umlageberechtigten erfolgt erst im aktuellen Haushaltsjahr, sodass auch erst zu diesem Zeitpunkt 
die aufwandsrelevanten Verpflichtungen bei der Gemeinde entstehen. Aus solchen öffentlich-rechtlichen Gege-
benheiten heraus führt erst die rechtliche Verpflichtung der Gemeinde zur Umlagezahlung zu einer wirtschaftli-
chen Belastung, und zwar in dem Haushaltsjahr, für das die Gemeinde durch den Umlageberechtigten zur Umla-
gezahlung herangezogen wird.  
 
Eine Rückstellungsbildung für künftige Umlagezahlungen der Gemeinde würde unter Beachtung der allgemeinen 
Grundsätze dazu führen, dass der Umlageberechtigte bereits in einem Vorjahr des Haushaltsjahres einen An-
spruch auf die Erhebung einer Umlage für ein künftiges Haushaltsjahr hat. Der Umlagepflichtige müsste entspre-
chend dem gleichen Haushaltsjahr die Umlage wirtschaftlich zurechnen. Diese Gegebenheiten führen dazu, dass 
jeweils das Haushaltsjahr erst der zutreffende Zeitraum ist, in dem der Umlageberechtigte einen haushaltsrechtli-
chen und einen wirtschaftlichen Anspruch auf eine Umlage hat, weil erst mit seiner haushaltswirtschaftlichen 
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Feststellung, dass die sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken, die Berechtigung zur 
Umlageerhebung entsteht (vgl. § 56 Absatz 1 KrO NRW). Aufgrund derartiger rechtlicher Gegebenheiten ist eine 
Rückstellungsbildung für Umlagezwecke nicht zugelassen worden. Sie würde in solchen Fällen auch die Transpa-
renz und Klarheit des gemeindlichen Haushalts beeinträchtigen. 
 
Die gesetzlich nicht vorgesehene Rückstellungsbildung für gemeindliche Umlagezahlungen führt zudem dazu, 
dass von der Gemeinde auch dann keine Rückstellungen gebildet werden dürfen, wenn sich örtliche Umlagesa-
chverhalte ggf. grundsätzlich oder in allgemeiner Form unter die Bestimmungen des § 36 Absatz 4 und 5 GemH-
VO NRW subsumieren lassen, soweit die Umlageerhebung noch nicht Gegenstand eines Verwaltungsverfah-
rens der Gemeinde (Verfahren zum Erlass eines rechtskräftigen Umlagebescheides) ist. Sofern es aber nach 
dem Erlass eines Umlagebescheides zu einem Widerspruch des Betroffenen gegen den Bescheid bzw. zu einem 
Klageverfahren kommt, ist von der Gemeinde zum Abschlussstichtag zu prüfen und zu entscheiden, ob in einem 
solchen Fall eine Rückstellung für drohende Verluste aus laufenden Verfahren in der gemeindlichen Bilanz ange-
setzt werden muss. Ein bilanzieller Ansatz kann erfolgen, sofern der voraussichtliche Verlust oder die Zusatzkos-
ten nicht geringfügig sein werden. 
 
 
3.3 Keine Rückstellungen beim Gemeindefinanzausgleich  
 
Der Gesetzgeber hat durch die abschließende Aufzählung der zulässigen Rückstellungsarten in der Vorschrift die 
Bildung von Rückstellungen für gemeindliche Verpflichtungen bzw. Leistungen im Rahmen des Gemeindefinanz-
ausgleichs ausgeschlossen. Die Bildung solcher Rückstellungen widerspricht dem haushaltswirtschaftlichen Prin-
zip, jährlich regelmäßig wiederkehrenden Aufwand als laufenden Aufwand zu erfassen. Außerdem würde eine 
Rückstellungsbildung unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze dazu führen, dass die gesamten gemeindli-
chen Leistungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs wirtschaftlich einem Haushaltsjahr zuzurechnen 
wären, für das weder ein haushaltsrechtlicher noch ein wirtschaftlicher Anspruch besteht. Die Transferverpflich-
tungen sind daher grundsätzlich im Jahr ihrer Fälligkeit haushaltsmäßig zu erfassen. 
 
Die wirtschaftlichen Gegebenheiten sowie die Leistungsfähigkeit der Gemeinde werden aber genutzt, um den 
Anteil der Gemeinde an der Verteilung der Finanzmittel messbar und bestimmbar zu machen, z. B. die Steuer-
kraft der Gemeinde. In diesem Zusammenhang kann sich i.d.R. kein Bedarf für die Bildung von Rückstellungen 
durch die Gemeinde ergeben, denn die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen kann nur auf Antrag des Zuwei-
sungsempfängers berichtigt werden, wenn sich Unrichtigkeiten herausstellen, die nicht auf Daten der amtlichen 
Statistiken zurückzuführen sind und ein gesetzlich festgesetzter Betrag überschritten wird (vgl. § 29 GFG NRW 
2012). In solchen Fällen soll dann eine Verrechnung mit anderen Leistungen des Gemeindefinanzierungsgeset-
zes erfolgen. Für die Beurteilung, ob und in welchem Umfang eine Berichtigung notwendig ist, werden belastbare 
Daten aus dem betreffenden Haushaltsjahr als Messgrößen oder Schlüsselgrößen benötigt.  
 
Aus dieser Inanspruchnahme von Daten eines abgelaufenen Haushaltsjahres kann jedoch nicht zwangsläufig 
geschlossen werden, dass es deshalb bereits im Zeitpunkt der Antragstellung der Gemeinde zur Berichtigung zu 
einer gemeindlichen Verpflichtung kommt, dem Haushaltsjahr die ggf. entstehenden künftigen Aufwendungen 
zuzurechnen. Im Rahmen des jährlichen Gemeindefinanzausgleichs entsteht erst daher durch die rechtliche 
Festsetzung durch einen Leistungsbescheid an die Gemeinde eine aufwandwirksame Verpflichtung der Gemein-
de, aufgrund dessen die Gemeinde eine Finanzleistung erfüllen muss. Der daraus entstehende gemeindliche 
Ressourcenverbrauch ist dann jeweils dem Haushaltsjahr zuzurechnen, in dem der Erfüllungszeitpunkt liegt.  
 
Unter dem Gesichtspunkt des Ressourcenverbrauchs ist es daher sachgerecht und vertretbar, auch keine „Vor-
verpflichtung“ zuzulassen, aufgrund derer dann eine Zurechnung zu Vorjahren möglich wäre, die als Grundlage 
für eine örtliche Rückstellungsbildung aus Anlass des Gemeindefinanzausgleichs dienen könnte. In solchen Fäl-
len würde eine Rückstellungsbildung die Transparenz und Klarheit des gemeindlichen Haushalts erheblich beein-
trächtigen. Die gesetzlich nicht vorgesehene Rückstellungsbildung im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs 
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führt dazu, dass von der Gemeinde auch dann keine Rückstellungen in diesem Rahmen gebildet werden dürfen, 
wenn sich örtliche Finanzausgleichssachverhalte ggf. unter die Bestimmungen des § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO 
NRW subsumieren lassen. In Nordrhein-Westfalen ist auch deshalb eine Rückstellungsbildung für gemeindliche 
Leistungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs unzulässig, weil die Gemeinden, auch nicht die finanz-
starken Gemeinden, nicht verpflichtet sind, eigene Finanzmittel der allgemeinen Finanzausgleichsmasse des 
Landes zuzuführen, wie es z.T. in anderen Ländern vorgesehen ist. 
 
 
3.4 Keine Rückstellungen aus der gemeindlichen Steuererhebung  
 
3.4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Steuererhebung durch die Gemeinde ist Teil eines Besteuerungsverfahrens, z. B. die Gewerbesteuer (vgl. 4. 
Teil „Durchführung des Besteuerungsverfahrens“; §§ 134 – 217 AO). Nach Feststellung des Umfanges der Steu-
erpflicht, die steuerrechtlich mit dem Ablauf des Erhebungszeitraumes entsteht (vgl. § 18 GewStG), folgt regel-
mäßig die rechtliche und verfahrensmäßige Steuerfestsetzung. Sie wird i.d.R. durch einen Steuerbescheid des 
Finanzamtes, durch den bezogen auf den Steuerpflichtigen, der Umfang der Steuerpflicht und deren Fälligkeit 
festgelegt werden (vgl. 3. Abschnitt „Festsetzung- und Feststellungsverfahren“; §§ 155 – 192 AO). Die Festset-
zung durch die Gemeinde dient der Verwirklichung des gemeindlichen Steueranspruchs und stellt die Grundlage 
für weitere Rechtsfolgen für den Steuerpflichtigen und die Gemeinde in Abhängigkeit von der Erfüllung der Steu-
erpflicht dar. 
 
Der Gesetzgeber hat durch die abschließende Aufzählung der zulässigen Rückstellungsarten in der Vorschrift die 
Bildung von Rückstellungen im Rahmen der jährlich wiederkehrenden gemeindlichen Steuererhebung ausge-
schlossen, z. B. aufgrund einer möglichen Rückzahlungspflicht der Gewerbesteuer durch die Gemeinde. Dieser 
Ausschluss führt dazu, dass von der Gemeinde für örtliche Steuersachverhalte, die noch nicht Gegenstand eines 
gemeindlichen Verwaltungsverfahrens sind (Verfahren zum Erlass eines rechtskräftigen Steuerbescheides), keine 
Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden dürfen. Erst aus der Festsetzung der Erfüllung der 
Steuerpflicht durch einen Leistungsbescheid entsteht ein rechtlicher Anspruch der Gemeinde und eine Verpflich-
tung eines Dritten sowie die wirtschaftliche Grundlage für die Gemeinde, eine Zurechnung des Ertrages zum 
Haushaltsjahr vorzunehmen. Der Erfüllungszeitpunkt der Steuerpflicht entsteht mit dem Ablauf des Steuerjahres, 
jedoch ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Realisierung des gemeindlichen Ertrages tatsächlich gegeben. 
 
Diese Sachlage führt dazu, dass bei der gemeindlichen Steuererhebung der Gewerbesteuer das Entstehen der 
rechtlichen Verpflichtung und nicht bereits das mögliche (vorherige) Entstehen einer wirtschaftlichen Verpflichtung 
der Anlass für die periodengerechte Zuordnung von Steuererträgen durch die Gemeinde ist. Erst zum Erfüllungs-
zeitpunkt ist das Ressourcenaufkommen als entstanden anzusehen, wenn der Anspruch der Gemeinde durch 
einen Leistungsbescheid (Verwaltungsakt) auf diesen Zeitpunkt objektiviert wird. I.d.R. ist auch erst zu diesem 
Zeitpunkt der Steuersachverhalt verlässlich bewertbar ist (Bestimmung des Erfüllungszeitpunktes als Realisation 
der Zeit nach). Diese Gegebenheiten gelten für die Gemeinde als Steuerberechtigte auch grundsätzlich und in 
allgemeiner Form dann, wenn sich örtliche Steuersachverhalte unter die Bestimmungen des § 36 Absatz 4 und 5 
GemHVO NRW subsumieren lassen, obwohl sie noch nicht ausreichend konkretisiert sind.  
 
 
3.4.2 Steuerbezogene Verwaltungsverfahren 
 
Beim Erlass eines gemeindlichen Steuerbescheides kann es ggf. auch zu einem Widerspruch des Steuerpflichti-
gen gegen den Bescheid bzw. zu einem Klageverfahren kommen. In diesen Fällen sind regelmäßig die daraus 
voraussichtlich entstehenden Prozesskosten, die aufgrund des Verfahrens zusätzlich aus einer Verpflichtung der 
Gemeinde entstehen, der Gegenstand der gemeindlichen Rückstellungsbildung und Bilanzierung. Zum jeweiligen 
Abschlussstichtag ist dann von der Gemeinde zu prüfen und zu entscheiden, ob die bilanzierte Rückstellung noch 
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bestehen bleiben muss. Die Gemeinde hat dabei auch zu prüfen, ob ein Verlust in der Sache droht. Sie hat dann 
auch dafür eine Rückstellung für drohende Verluste aus laufenden Verfahren in der gemeindlichen Bilanz anzu-
setzen, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird.  
 
Die Gemeinde hat dabei sorgfältig zu beurteilen, ob das Verfahren voraussichtlich zu ihren Gunsten abgeschlos-
sen bzw. der Prozess gewonnen werden kann. Sofern sie davon ausgeht bzw. erwartet, dass das Verfahren 
teilweise nicht gewonnen wird, ist in entsprechender Höhe eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Sie soll 
einen solchen Bilanzansatz sachgerecht begründen und dabei darlegen, warum aus örtlichen Gründen in fachli-
cher und wirtschaftlicher Hinsicht das Verfahren nicht vorzeitig durch einen Vergleich oder eine Klagerücknahme 
beendet wird, z. B. wegen der erheblichen Bedeutung eines Urteils für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde.  
 
 
3.4.3 Die Steuerpflicht der Gemeinde 
 
Von den Steuersachverhalten aus der gemeindlichen Steuererhebung sind die steuerrechtlichen Sachverhalte zu 
trennen, durch die für die Gemeinde eine Steuerpflicht gegenüber dem Bund oder dem Land besteht und die 
Gemeinde in einem örtlichen Besteuerungsverfahren zur Zahlung von Steuern durch einen Leistungsbescheid 
herangezogen wird. In diesen Fällen, in denen die Gemeinde die Stellung eines Steuerschuldners gegenüber 
Dritten innehat, ist beim Vorliegen der Voraussetzungen eine Rückstellungsbildung als zulässig anzusehen, z. B. 
für Steuerschuldverhältnisse der Gemeinde aus ihrem „Betrieb gewerblicher Art“. Sofern in solchen Fällen eine 
Rückstellungsbildung durch die Gemeinde erforderlich ist, soll diese auf der Grundlage der Vorgaben des Absat-
zes 4 dieser Vorschrift vorgenommen werden. 
 
Bei der gemeindlichen Steuererhebung sind zudem auch die Besonderheiten der einzelnen Steuergesetze zu 
berücksichtigen. Aus der Erhebung der Grundsteuer dürfte grundsätzlich kein Anlass und Bedarf für eine ge-
meindliche Rückstellungsbildung für die eigene Steuerpflicht entstehen. Für diese gemeindliche Steuerart wurde 
zudem bestimmt, dass die Steuer- (pflicht) mit Beginn des Kalenderjahres entsteht, für das die Steuer festzuset-
zen ist. Entsprechend sollte daher die Gemeinde dafür Sorge tragen, dass ihre eigene Steuerpflicht in Überein-
stimmung zwischen dem Haushaltsjahr und dem Steuerjahr festgesetzt wird. 
 
 
3.5 Keine Rückstellungen aus der Haftung für Verluste Dritter 
 
Im gemeindlichen Bereich werden vielfach geschäftliche Verträge mit Dritten, insbesondere mit den gemeindli-
chen Betrieben abgeschlossen, die haftungsähnliche Bestandteile enthalten können. Die gemeindlichen Ver-
pflichtungen aufgrund von solchen vertraglichen Rechtsverhältnissen beinhalten eine Inanspruchnahme der Ge-
meinde unter bestimmten Voraussetzungen, deren Eintritt von der Gemeinde regelmäßig aber nicht erwartet wird. 
Derartige gemeindliche Geschäfte gelten haushaltswirtschaftlich nicht als gesonderte Haftungsverhältnisse und 
fallen daher auch nicht unter die Vorschrift des § 87 GO NRW. Diese Geschäfte sind daher weder unter den ge-
meindlichen Rückstellungen zu bilanzieren noch unter den Haftungsverhältnissen der Gemeinde zu erfassen.  
 
Die Gemeinde hat solche Geschäfte vielmehr im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss unter den sonstigen 
finanziellen Verpflichtungen der Gemeinde anzugeben. Diese Angabepflichten der Gemeinde sind sachgerecht, 
denn solche Geschäfte können ggf. zu zukünftigen Finanzleistungen der Gemeinde führen, auch wenn die Ge-
schäfte nicht passivierungsfähig sind. Zu den gemeindlichen „Verlust“-Geschäften sind auch die Geschäfte der 
Gemeinde zu zählen, bei denen die Gemeinde eigenverantwortlich festgelegt hat, dass für einzelne gemeindliche 
Leistungen kein gleichwertiges Entgelt verlangt werden soll, z.B. aus Gründen der örtlichen Bedarfsdeckung. 
Derartige gemeindliche Geschäfte bzw. Leistungen sind wirtschaftlich betrachtet von vornherein als ein verlust-
bringendes Geschäft und nicht als ein schwebendes Geschäft der Gemeinde zu bewerten, sodass ein nachträgli-
ches Ereignis, dass zu einer Rückstellungsbildung Anlass geben könnte, zwar eintreten kann, aber nicht zu bilan-
ziellen Ansatzpflichten führt. 
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Als nicht rückstellungsfähig im Sinne einer Haftung sind auch gemeindliche Zusagen gegenüber Dritten zu bewer-
ten, die eine „immerwährende“ Leistung der Gemeinde für mögliche künftige Aufwendungen beinhalten, z. B. die 
Deckung eines entstandenen Verlustes bei eigenen Betrieben. Eine solche Verpflichtung der Gemeinde beruht 
dann nicht auf einem Leistungsaustausch. Sie kann als ein einseitiges haftungsähnliches Geschäft der Gemeinde 
betrachtet werden, bei dessen Abschluss nicht bekannt ist, ob, wann und in welchem Umfang eine Inanspruch-
nahme der Gemeinde notwendig werden wird. Die Gemeinde darf bei derartigen Geschäften keine Rückstellun-
gen für ungewisse Verpflichtungen in ihrer gemeindlichen Bilanz ansetzen (Bilanzierungsverbot), weil es von 
vornherein an einer Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung fehlt. Beim Bestehen von haftungsähnlichen 
Verhältnissen nimmt die Gemeinde einen aus diesen Geschäften möglicherweise entstehenden und gewollten 
Verlust von Anfang an hin.  
 
Aus haushaltswirtschaftlichen Gründen ist es in solchen Fällen geboten, einen zum betreffenden Haushaltsjahr 
bzw. zum jeweiligen Abschlussstichtag möglicherweise abschätzbaren Verlust jeweils in die jährliche gemeindli-
che Haushaltswirtschaft aufwandsmäßig einzubeziehen. Der gemeindliche Haushalt hat die auftretenden jahres-
bezogenen Verluste im betreffenden Haushaltsjahr zu tragen, zumal auch die Jährlichkeit der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft sowie die Verbindlichkeit der vorzunehmenden Haushaltsplanung (vgl. §§ 79 und 84 GO 
NRW) es nicht zulassen, dass eine unbefristete Verlustzusage in Form von Aufwendungen (Rückstellungen) nur 
einem gemeindlichen Haushaltsjahr innerhalb des zwischen der Gemeinde und dem Betrieb vereinbarten Zeit-
raumes zugerechnet werden.  
 
 
4. Der Rückstellungsspiegel 
 
4.1 Die Inhalte des Rückstellungsspiegels 
 
Es ist für die Gemeinde sachlich sinnvoll, sich im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses einen detaillier-
ten Überblick über den Stand und den Umfang der gemeindlichen Rückstellungen am Abschlussstichtag durch 
einen Rückstellungsspiegel zu verschaffen. Als Grundgliederung des Rückstellungsspiegels bietet sich die Bi-
lanzgliederung an, die im Teil A um die Veränderungen im Haushaltsjahr und in Teil B um eine zeitliche Kompo-
nente nach Laufzeiten erweitert wird (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 3 GemHVO NRW).  
 
Die Gemeinde kann das Schema des Rückstellungsspiegels auf ihre örtlichen Bedürfnisse übertragen und aus-
gestalten. Sie kann dazu auch weitere Zusatzinformationen geben, die für die örtliche Beurteilung des gemeindli-
chen Jahresabschlusses von Bedeutung sind. Sofern die Gemeinde dem Anhang im gemeindlichen Jahresab-
schluss keinen Rückstellungsspiegel als Anlage beifügt, sollten im Anhang mindestens die Restlaufzeiten zu den 
wesentlichen Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz angegeben werden. Es bietet sich dazu an, die Anga-
ben dann wie in der gemeindlichen Bilanz nach langfristigen und kurzfristigen Rückstellungen zu gliedern. 
 
 
4.2 Die Übersicht über den Rückstellungsspiegel 
 
Für eine Übersicht über die gemeindlichen Rückstellungen kann der örtliche Rückstellungsspiegel, wie nachfol-
gend aufgezeigt, gestaltet werden (vgl. Abbildung).  
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Der Rückstellungsspiegel  
Teil A 
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Rückstellungen 

 
Gesamt- 
betrag 

am 31.12 
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Vor- 

jahres 
 

EUR 

 
 

Veränderungen  
im Haushaltsjahr 
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Zufüh- 
rungen 

 
EUR 

Laufende 
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Grund 
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mindestens wie  
in der Bilanz 

nach § 41 Absatz 4 Nr. 3 
GemHVO NRW) 

 

     

 
Der Rückstellungsspiegel  

Teil B 
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des 
Vor- 

jahres 
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mehr als  
5 Jahre 

 
EUR 

 
(Gliederung 

mindestens wie  
in der Bilanz 

nach § 41 Absatz 4 Nr. 3 
GemHVO NRW) 

 

     

 
 

Abbildung 488 „Der Rückstellungsspiegel“ 
 
 
4.3 Die Teile A und B 
 
Die Gemeinde kann ihren örtlichen Rückstellungsspiegel so ausgestalten, dass dadurch die Entwicklungen bzw. 
die Veränderungen der gemeindlichen Rückstellungen durch die Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans 
aufgezeigt werden. In einem solchen Rückstellungsspiegel wäre dann der Stand der Rückstellungen am Ende 
des Vorjahres und am Ende des Haushaltsjahres in Bezug auf die einzelnen Arten der gemeindlichen Rückstel-
lungen anzugeben. Bezogen auf das Haushaltsjahr wäre aufzuzeigen, welche Zuführungen, Inanspruchnahmen 
und Auflösungen im abgelaufenen Haushaltsjahr vorgenommen worden sind.  
 
Der Teil B ist stärker auf den gemeindlichen Jahresabschluss ausgerichtet und soll daher einen detaillierten 
Überblick über den Stand und den Umfang der gemeindlichen Rückstellungen mit ihren Laufzeiten am Ab-
schlussstichtag aufzeigen. In diesem Teil werden daher die gemeindlichen Rückstellungen, nach Arten entspre-
chend ihrem Ansatz in der gemeindlichen Bilanz zu gliedern sind, mit ihren Restlaufzeiten verbunden, um die 
künftig zu erfüllenden Verpflichtungen transparent und nachvollziehbar zu machen. Gleichzeitig kann je nach 
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Bedeutung einzelner gemeindlicher Rückstellungen die an die Bilanz angelehnte Gliederung weiter dem örtlichen 
Bedarf angepasst werden Ein solcher Rückstellungsspiegel trägt zur Übersichtlichkeit der in der gemeindlichen 
Bilanz angesetzten Rückstellungen bei.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Pensionsrückstellungen):  
 
1.1 Zu Satz 1 (Beamtenrechtliche Pensionsansprüche): 
 
1.1.1 Die Inhalte der Vorschrift 
 
1.1.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Versorgung der Beamten und ihrer Hinterbliebenen ist grundgesetzlich festgelegt und gehört zu den herge-
brachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums (vgl. Art. 33 Absatz 5 GG). Der Träger dieser Versorgungslast ist 
nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen immer der letzte Dienstherr der Beamtin oder des Beamten. Er 
muss ab dem Zeitpunkt des Eintritts der Beamtin oder des Beamten in den Ruhestand die künftige Versorgung 
seiner Beamtinnen und Beamten sicherstellen. Die Gemeinde als Dienstherr muss bei der Festsetzung der Pen-
sionsansprüche auch die Dienstzeiten einer Beamtin oder eines Beamten berücksichtigen, die diese oder dieser 
bei einem anderen Dienstherrn abgeleistet hat. Sie kann deshalb frühere Dienstherren an den von ihr zu tragen-
den Versorgungslasten beteiligen, soweit dafür die Kriterien des Versorgungslastenverteilungsgesetzes oder des 
Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages erfüllt werden und zuvor vom abgebenden Dienstherrn keine Abfin-
dungszahlungen geleistet wurden.  
 
Die Gemeinde hat als Dienstherr von Beamtinnen und Beamten entsprechend den nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften erworbenen Ansprüchen der Beamtinnen und Beamten angemessene Pensionsrückstellungen in 
ihrer Bilanz anzusetzen. Die Verpflichtungen entstehen dabei in dem Maße, wie die Beamtinnen oder Beamten 
ihre Arbeitsleistungen im Austausch für die künftig zu zahlende Versorgung erbringen. Die anerkannten versiche-
rungsmathematischen Verfahren sowie die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen ermöglichen dabei der 
Gemeinde ihre Verpflichtung hinreichend verlässlich zu bewerten, um den Umfang der zu bilanzieren Pensions-
rückstellungen bestimmen zu können.  
 
Die aufgrund der noch zu erbringenden Arbeitsleistungen der Beamtinnen und Beamten notwendigen Zuführun-
gen zu den Pensionsrückstellungen sind dabei periodengerecht den Haushaltsjahren zuzuordnen, in denen die 
Beamtinnen und Beamten der Gemeinde ihre Anwartschaften auf künftige Versorgungsleistungen durch ihre 
dienstliche Tätigkeit bei der Gemeinde erwerben. Die Möglichkeit, einen Beamten zu entlassen (vgl. § 27 LBG 
NRW), entbindet die Gemeinde nicht von ihrer Verpflichtung, die notwendigen Pensionsrückstellungen zu bilden 
und in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. In jedem Jahresabschluss hat daher die Gemeinde ihre Verpflich-
tungen gegenüber den Beamtinnen und Beamten als Pensionsrückstellungen anzusetzen, denn diese werden 
erst im zeitlichen Ablauf des Ruhestandes durch die Gemeinde erfüllt.  
 
Die gemeindlichen Verpflichtungen unterliegen dabei ständigen Veränderungen, denn die aktiven Beamtinnen 
und Beamten erwerben durch ihre dienstliche Tätigkeit neue Ansprüche auf eine künftige Versorgung, die zur 
Erhöhung der Pensionsrückstellungen führen. Gleichzeitig hat die Gemeinde Versorgungsleistungen gegenüber 
den Versorgungsempfängern zu erbringen, auf Grund dessen die bilanzierten Pensionsrückstellungen in An-
spruch genommen und in ihrem Umfang herabgesetzt werden. Die von der Gemeinde zu erbringenden Zahlungs-
leistungen an die Versorgungsempfänger können dabei teilweise noch Aufwendungen verursachen, wenn wegen 
bestehender Verpflichtungen die bilanzierten Pensionsrückstellungen nicht in entsprechender Höhe gemindert 
werden können. 
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Im Jahresergebnis in der gemeindlichen Ergebnisrechnung des einzelnen Haushaltsjahres sind die gesamten im 
gemeindlichen Haushaltsjahr entstehenden Personalaufwendungen für die beschäftigten Beamtinnen und Beam-
ten sowie die weiteren Aufwendungen für die Versorgungsempfänger nachzuweisen. Dieses Gebot spiegelt den 
Entgeltcharakter der gemeindlichen Pensionsverpflichtungen wieder, als würden die Beamtinnen und Beamten 
der Gemeinde ihre Zukunftsvorsorge eigenverantwortlich vornehmen müssen. Die Gemeinde muss in ihrer Liqui-
ditätsplanung bzw. Liquiditätsvorsorge auch die Erhöhungen der beamtenrechtlichen Versorgungsansprüche 
einbeziehen, weil diese zu einer Steigerung der künftig von der Gemeinde zu zahlenden Versorgungsleistungen 
führen. Durch eine regelmäßige Überwachung des gesamten gemeindlichen Versorgungssystems lassen sich die 
Aufwands- und Zahlungswirkungen der künftigen Versorgungsleistungen feststellen und die zu erbringenden 
Finanzleistungen in die langfristige Liquiditätsplanung einbeziehen.  
 
In diesem Zusammenhang stellen die Erstattungsverpflichtungen der Gemeinde aus nicht mehr bei ihr bestehen-
den Dienstverhältnissen von Beamtinnen oder Beamten, die noch keine Versorgungsempfänger, sondern bei 
einem anderen Dienstherrn tätig sind, keine originären Pensionsverpflichtungen mehr für die Gemeinde als ehe-
maliger Dienstherr dar. Aus den früheren Dienstverhältnissen können aber noch gemeindliche Verpflichtungen 
bestehen, die aufgrund des Dienstherrnwechsels dann Erstattungsverpflichtungen gegenüber dem neuen Dienst-
herrn einer Beamtin oder eines Beamten darstellen. Diese Erstattungsverpflichtungen sind deshalb in der ge-
meindlichen Bilanz unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ auszuweisen und nicht als gemeindliche 
Pensionsrückstellungen anzusetzen.  
 
 
1.1.1.2 Keine Übertragung der Verpflichtung auf fremde Dritte 
 
Die beamtenrechtliche Verpflichtung der Gemeinde, für ihre Beamtinnen und Beamte künftig Versorgungsleistun-
gen zu erbringen, ist nicht auf fremde Dritte übertragbar. Es ist auch nicht zulässig, diese Ansprüche in eine eige-
ne Einrichtung auszulagern (Rentnergesellschaft), denn diese würde keine gemeindliche Einrichtung darstellen, 
die unter der Vorschrift über die Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung subsumiert werden könnte (vgl. § 107 GO 
NRW). Die Gemeinde kann aber Dritte mit der Abwicklung und Zahlbarmachung gemeindlicher Versorgungsleis-
tungen beauftragen, sodass diese Dritten als Erfüllungsgehilfe oder in Form einer Verwaltungshilfe für die Ge-
meinde tätig werden. Bei der Beauftragung eines Dritten bleibt die Gesamtverantwortung bei der Gemeinde be-
stehen. Sie führt auch nicht zu einer Veränderung (Minderung) des Ansatzes „Pensionsrückstellungen“ in der 
gemeindlichen Bilanz.  
 
Die gesetzlichen Versorgungskassen nehmen im Rahmen der gemeindlichen Versorgungsleistungen die Stellung 
eines Erfüllungsgehilfen ein. In den Satzungen der Versorgungskassen ist daher unter Berücksichtigung der 
beamtenrechtlichen Gegebenheiten z.B. bestimmt, dass durch die Mitgliedschaft einer Gemeinde in der Versor-
gungskasse nur Rechte und Pflichten zwischen der Gemeinde als Mitglied und der Versorgungskasse begründet 
werden. Eine Rechtsbeziehung  zwischen den gemeindlichen Beamtinnen oder den Beamten besteht daher nicht 
und wird auch durch die Zahlungsleistungen der Versorgungskasse an die Versorgungsempfänger nicht begrün-
det. Die bilanzierten Verpflichtungen der Gemeinde aus den beamtenrechtlichen sowie aus wirtschaftlichen Be-
ziehungen mit ihren Beamtinnen und Beamten sind daher weiterhin in voller Höhe in der gemeindlichen Bilanz 
anzusetzen und werden nur aufgrund der Zahlungsleistungen der Versorgungskasse, die der Gemeinde zuge-
rechnet werden können, ggf. herabgesetzt.  
 
 
1.1.1.3 Keine Saldierung der Pensionsrückstellungen mit Aktivposten 
 
Auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz sind die Verpflichtungen der Gemeinde, zu denen auch die ge-
meindlichen Pensionsrückstellungen gehören, anzusetzen. Diesen Verpflichtungen steht das gemeindliche Ver-
mögen auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz gegenüber, das insgesamt der Erfüllung der Aufgaben der 
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Gemeinde dient und den Zweck hat, Leistungen und Nutzen für die Einwohner und Abgabepflichtigen der Ge-
meinde zu erbringen (vgl. § 90 GO NRW). Das gemeindliche Vermögen darf deshalb bezogen auf einzelne Auf-
gaben oder Verpflichtungen der Gemeinde nicht abgesondert bzw. separiert, und dadurch der allgemeinen Auf-
gabenerledigung der Gemeinde entzogen werden.  
 
Im Zusammenhang mit den gemeindlichen Pensionsrückstellungen führt daher z.B. eine „Beamtenpensionsversi-
cherung“ als Kapitalversicherung, die auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist, nicht zu einer 
Minderung der gemeindlichen Pensionsrückstellungen auf der Passivseite der Bilanz, auch wenn eine solche 
Kapitalversicherung originär der Erfüllung der Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde dient. Eine Verrech-
nung von Bilanzposten in der gemeindlichen Bilanz im Sinne einer Aufrechnung bzw. Saldierung würde zudem 
gegen die Buchführungsgrundsätze „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ verstoßen. Das ausdrücklich geregelte bi-
lanzielle Saldierungsverbot für die Gemeinde verhindert somit auch eine Bilanzverschleierung (vgl. § 41 Absatz 2 
GemHVO NRW). In der gemeindlichen Bilanz sind daher die Verpflichtungen der Gemeinde aus den beamten-
rechtlichen sowie wirtschaftlichen Beziehungen mit ihren Beamtinnen und Beamten ungekürzt als Pensionsrück-
stellungen anzusetzen. 
 
 
1.1.1.4 Die Liquiditätsvorsorge 
 
Die Gemeinde soll in ihre Liquiditätsvorsorge auch den künftigen Zahlungsbedarf aufgrund ihrer Pensionsrück-
stellungen einbeziehen. Soweit sie dabei eine „Kapitaldeckung“ erreicht, führt diese Sachlage jedoch nicht dazu 
bzw. gibt keine Veranlassung zu einer Verringerung der Pensionsrückstellungen in der gemeindlichen Bilanz. 
Eine gemeindliche Kapitaldeckung und die Pensionsverpflichtungen der Gemeinde stellen zwei unabhängig von-
einander zu bilanzierende Güter bzw. gemeindliche Geschäfte dar, auch wenn ein Zusammenhang zwischen der 
Kapitaldeckung und den gemeindlichen Versorgungs- bzw. Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Versor-
gungsempfängern hergestellt werden könnte.  
 
Die getrennte Bilanzierung gilt für die Gemeinde auch dann, wenn die gemeindliche „Kapitaldeckung“ als Finanz-
anlage so gestaltet wird, dass eine kongruente Rückdeckung für die Pensionsverpflichtungen der Gemeinde 
bestehen soll. Die Verpflichtung der Gemeinde zur Bildung von Pensionsrückstellungen bleibt aber auch dann 
unberührt, wenn die Gemeinde im Rahmen ihrer Liquiditätsvorsorge dafür von Dritten eine Kapitalanlage erwirbt. 
 
 
1.1.1.5 Die Anhangsangaben 
 
In der Vorschrift ist die Pflicht der Gemeinde zu Anhangsangaben über gemeindliche Pensionsrückstellungen 
nicht ausdrücklich geregelt worden. Gleichwohl gibt die Bedeutung der gemeindlichen Verpflichtungen gegenüber 
ihren Beamtinnen und Beamten in Form der bilanzierten Pensionsrückstellungen genügend Anlass, im Anhang im 
gemeindlichen Jahresabschluss besondere Angaben zur Bemessung und Bewertung der gemeindlichen Pensi-
onsrückstellungen zu machen. Zu solchen Angaben sollten nicht nur Angaben über das versicherungsmathemati-
sche Berechnungsverfahren und die dazu festgelegten Mess- und Berechnungsgrößen mit den zugrunde geleg-
ten Annahmen sowie der Lebenserwartung nach der eingesetzten Richttafel gehören.  
 
Es gilt dabei auch, unter dem Blickwinkel des künftigen Erfüllungsbetrages darzustellen, ob und auf welche Art 
und Weise allgemeine Preis- und Kostensteigerungen in die Ermittlung des Umfanges der anzusetzenden Pensi-
onsrückstellungen einbezogen worden sind. Ein Hinweis, dass die Karriere jedes einzelnen Beamten nicht in die 
Rückstellungsbemessung einbezogen worden ist, braucht nicht gesondert gegeben werden. Eine Karrierestufe 
soll nur Berücksichtigung finden, sofern die Beamtin oder der Beamte tatsächlich befördert worden ist. Es bedarf 
aber ggf. zusätzlicher Erläuterungen, wenn von der Gemeinde sachlich notwendig gewordene Änderungen in der 
Ermittlung der Pensionsrückstellungen vorgenommen worden sind oder künftig vorgenommen werden sollen. 
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1.1.1.6 Keine Sonderzuführungen   
 
Aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse bei den Gemeinden und unter Beachtung einer möglichst zutreffenden 
Zurechnung der wirtschaftlichen Verursachung bzw. des beamtenrechtlichen Anspruchs auf Versorgung zum 
einzelnen Haushaltsjahr sowie unter der Einbeziehung der Generalnorm, dass der gemeindliche Jahresabschluss 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln soll, könnte die gesetzliche Bestimmung über 
die Ermittlung der Zuführungen zu den gemeindlichen Pensionsrückstellungen ggf. nur als Mindestvorgabe für die 
Bemessung der gemeindlichen Pensionsrückstellungen zu verstehen sein. Eine solche Sachlage ließe zu, dass 
die Gemeinden, die haushaltswirtschaftlich dazu in der Lage wären, eine bis zum späteren tatsächlichen Erfül-
lungsbetrag erhöhte Zuführung zu den Pensionsrückstellungen vornehmen könnten. Aus verschiedenen Gründen 
soll die Ermittlung der gemeindlichen Pensionsrückstellungen jedoch nicht im Belieben der Gemeinde stehen. 
 
Die Vorschrift eröffnet daher auch keinen übermäßigen Gestaltungsspielraum für die Bemessung der gemeindli-
chen Pensionsrückstellungen (vgl. § 91 GO NRW). Die Festlegungen über das Verfahren der Ermittlung dieser 
Rückstellungen einschließlich der Festlegung des anzuwendenden Rechnungszinses gehen vielmehr vom Vor-
handensein vergleichbarer Verhältnisse bei den Gemeinden aus und sollen eine möglichst gleiche Ermittlung der 
Pensionsrückstellungen durch die Gemeinden gewährleisten. Es ist daher grundsätzlich eine höhere Zuführung 
zu den Pensionsrückstellungen als im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorschriften und unter Ausübung des 
gemeindlichen Bemessungsspielraumes vorgesehen, unzulässig. Die Gemeinde hat deshalb ihre Pensionsrück-
stellungen nach den vom Gesetzgeber bestimmten Grundsätzen und Rahmenbedingungen zu ermitteln. 
 
In die örtliche Betrachtung der Zuführungen sind deshalb auch die Vorschriften über den jährlich zu erreichenden 
Haushaltsausgleich nicht unbeachtlich. Dabei ist nur auf den originären Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 
Satz 1 und 2 GO NRW abzustellen. Ein fiktiver Ausgleich nach § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW ist dafür nicht 
tragfähig. Die Gemeinde darf daher ihren Bemessungsspielraum nur in dem Maße nutzen, wie durch die dann 
zusätzlich entstehenden Aufwendungen, der Haushaltsausgleich nicht gefährdet wird. Ist z.B. bei einer engen 
Auslegung der Vorgaben für die Rückstellungsbemessung das Erzielen eines Jahresüberschusses in der Ergeb-
nisrechnung möglich, darf eine erweiterte Auslegung nicht dazu führen, dass durch die zusätzlichen Aufwendun-
gen nunmehr ein Jahresfehlbetrag entsteht. Der gesetzlich bestimmte „originäre“ Haushaltsausgleich begrenzt in 
solchen Fällen den Bemessungsspielraum der Gemeinde.  
 
Insgesamt wird durch die ausdrücklichen Regelungen über gemeindliche Pensionsrückstellungen in der Gemein-
dehaushaltsverordnung ausreichend gesichert, dass die Gemeinde der Generalnorm „Der gemeindliche Jahres-
abschluss hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild zu vermitteln“ in ausreichendem Maße 
gerecht wird. Aufgrund der haushaltsrechtlichen Bestimmungen besteht daher kein Anlass für die Gemeinde, ggf. 
höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen vorzunehmen, als haushaltsrechtlich vorgesehen. Eine weite 
Ausdehnung der Bemessungsmöglichkeiten muss daher aus örtlichen Gegebenheiten heraus zwingend notwen-
dig sowie sachlich und haushaltswirtschaftlich als nicht vermeidbar einzustufen sein.  
 
 
1.1.2 Die Pensionsansprüche aus einer Tätigkeit in der Verwaltung 
 
1.1.2.1 Die Ansprüche aus einer Verwaltungstätigkeit 
 
Die Beamtinnen und Beamten der Gemeinden erwerben während der Zeit ihrer dienstlichen Tätigkeit in der ge-
meindlichen Verwaltung, beginnend mit dem Zeitpunkt des Diensteintritts, rechtlich und wirtschaftlich betrachtet, 
ihre Versorgungsanwartschaften gegenüber der Gemeinde als ihren Dienstherrn. Die Vorschrift enthält daher die 
Verpflichtung für die Gemeinde, für alle ihre unmittelbaren Versorgungverpflichtungen, in Form von Alt- und Neu-
zusagen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen, die Pensionsrückstellungen ungekürzt und unsaldiert in 
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ihrer Bilanz anzusetzen. Daraus folgt, dass die Gemeinde dann Pensionsrückstellungen zu bilanzieren hat, wenn 
sie zum jeweiligen Abschlussstichtag ein Dienstherr über Beamtinnen und Beamte ist.  
 
Bei der Ermittlung der Pensionsansprüche der Beamtinnen und Beamten bzw. der Pensionsrückstellungen der 
Gemeinde ist jedoch nicht allein auf die tatsächliche Beschäftigung dieser Bediensteten bei der Gemeinde abzu-
stellen. Die Gemeinde muss z.B. für Beamtinnen und Beamte, die im Wege einer vorübergehenden Abordnung 
von einem anderen Dienstherrn bei ihr tätig sind, keine Pensionsrückstellungen bilden, auch wenn diese Bediens-
teten von ihr eine Besoldung erhalten. Diese besondere Sachlage beruht darauf, dass auf solche beamtenrechtli-
chen Verhältnisse die Vorschriften über die Versorgung der Beamten keine Anwendung finden (vgl. § 14 Absatz 4 
BeamtStG). Ein solcher Verzicht bleibt bestehen, auch wenn die Dienstzeiten, die Beamtinnen und Beamte im 
Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn bisher zurückgelegt haben, insgesamt ruhegehaltsfähig sind.  
 
Die Zuführungen zu gemeindlichen Pensionsrückstellungen sind während der Abordnungszeit einer Beamtin oder 
eines Beamten von der Gemeinde zu erbringen, die in dieser Zeit noch der Dienstherr der Beamtin oder des 
Beamten ist. Nach einer Versetzung zum neuen Dienstherrn sind dann alle bisher erworbenen Pensionsansprü-
che dieser Bediensteten, auch die während der Abordnungszeit, in die Pensionsrückstellungen der aufnehmen-
den Gemeinde einzubeziehen. Das Versorgungslastenverteilungsgesetz steht dieser Zurechnung der Pensions-
verpflichtungen nicht entgegen, weil die Beteiligungspflichten eines Dienstherrn nach diesem Gesetz vom Beste-
hen eines neuen Dienstherrnverhältnisses abhängig sind.  
 
 
1.1.2.2  Die Ansprüche aus Tätigkeiten bei organisatorisch unselbstständigen Betrieben 
 
Zu einer Tätigkeit innerhalb der gemeindlichen Verwaltung zählen auch die Tätigkeiten der Beamtinnen und Be-
amten, die bei Verwaltungsbetrieben der Gemeinde beschäftigt sind. Solche gemeindlichen Betriebe sind recht-
lich und wirtschaftlich unselbstständig und daher Teil der gemeindlichen Verwaltung. Ebenso stellt eine Tätigkeit 
bei gemeindlichen Regiebetrieben eine Tätigkeit innerhalb der gemeindlichen Verwaltung dar. Bei diesen recht-
lich und wirtschaftlich unselbstständigen Betrieben kann nur die Gemeinde und nicht der einzelne Regiebetrieb 
eine Rechtsbeziehung mit einem Wirtschaftpartner eingehen. Dieser Status wirkt sich auch auf das beamten-
rechtliche Verhältnis aus. 
 
Unter den organisatorisch unselbstständigen Betrieben der Gemeinde lässt sich auch ein „Betrieb gewerblicher 
Art“ (BgA) einordnen, auch wenn ein solcher steuerrechtlich geprägter Betrieb keine gemeinderechtlich bestimm-
te abgrenzbare und eigenständige wirtschaftliche Betätigungsform der Gemeinde darstellt. Es bedarf daher auch 
keiner entsprechenden ausdrücklichen Regelung über diese Sonderform. Sie besteht bei bestimmten Aufgaben-
bereichen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung als eine innerbetriebliche und steuerrechtlich geformte Son-
derform der gemeindlichen Tätigkeit. Eine steuerrechtliche Maßgeblichkeit mit organisatorischen Auswirkungen 
für die Durchführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft besteht jedoch nicht.  
 
 
1.1.3 Die Pensionsansprüche bei einer Tätigkeit außerhalb der Verwaltung 
 
1.1.3.1 Die Ansprüche gegenüber der Gemeinde 
 
Die Gemeinde bleibt auch dann der Dienstherr für Beamtinnen oder Beamte, wenn diese bei gemeindlichen Be-
trieben und nicht mehr innerhalb der gemeindlichen Verwaltung tätig sind. Die Beamtinnen oder Beamte der 
Gemeinde können bei organisatorisch verselbstständigten Betrieben der Gemeinde, z. B. bei wirtschaftlichen 
Unternehmen (vgl. § 114 GO NRW) oder organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen (vgl. § 107 Absatz 2 
GO NRW), aber auch bei rechtlich selbstständigen wirtschaftlichen Betrieben der Gemeinde tätig sein, ohne ihren 
beamtenrechtlichen Status zu verlieren. In solchen Fällen werden sie vorübergehend einer Tätigkeit bei einer 
öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlich organisierten Einrichtung (gemeindlicher Betrieb) zugewiesen werden, 
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wenn ein öffentliches Interesse diese Tätigkeit erfordert (vgl. § 20 Absatz 1 BeamtStG). Die Rechtsstellung der 
gemeindlichen Bediensteten sowie die Stellung der Gemeinde als Dienstherr bleiben durch eine solche beamten-
rechtliche Zuweisung unberührt (vgl. § 20 Absatz 3 BeamtStG), unabhängig davon, über welchen Zeitraum die 
„vorübergehende Tätigkeit“ bei gemeindlichen Betrieben tatsächlich ausgeübt wird.  
 
Die betreffenden Bediensteten der Gemeinde werden hinsichtlich ihrer Versorgungsanwartschaften so behandelt, 
als wenn sie gleichwohl weiterhin in der gemeindlichen Verwaltung beschäftigt wären. Für die Gemeinde besteht 
deshalb die Verpflichtung fort, die künftigen Versorgungsleistungen für diese Bediensteten zu erbringen und dafür 
die notwendigen Rückstellungen in ihrer Bilanz anzusetzen. Sofern daher eine Beamtin oder ein Beamter eine 
Tätigkeit in einem gemeindlichen Betrieb, also außerhalb der gemeindlichen Verwaltung, aufnimmt, darf die Ge-
meinde aus diesem Anlass nicht die bisher von ihr für die Versorgungsansprüche der betreffenden Beamtin oder 
des Beamten gebildeten Pensionsrückstellungen auflösen. Vielfach haben die gemeindlichen Betriebe aufgrund 
gesonderter Vereinbarungen entsprechende Abfindungszahlungen an die Gemeinde zu leisten, sodass für die in 
den betreffenden Betrieben tätigen Beamten weiterhin angemessene Pensionsrückstellungen in der gemeindli-
chen Bilanz anzusetzen sind. Die örtliche Vorgehensweise der Gemeinde sollte daher zu entsprechenden Anga-
ben im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss führen.  
 
 
1.1.3.2 Die Ansprüche aus organisatorisch verselbstständigten Betrieben  
 
1.1.3.2.1 Die Bilanzierung von Pensionsrückstellungen durch die Betriebe 
 
Die Beamtinnen oder Beamte der Gemeinde, die einem wirtschaftlichen Unternehmen (§ 114 GO NRW) oder 
einer organisatorisch verselbstständigten Einrichtung (§ 107 Absatz 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlich-
keit für eine vorübergehende Tätigkeit zugewiesen werden, erwerben durch ihre dortige Tätigkeit weitere Versor-
gungsansprüche, als wären sie in der gemeindlichen Verwaltung beschäftigt. Das Beamtenverhältnis der betref-
fenden Beamtin oder des Beamten zum Dienstherrn „Gemeinde“ sowie ihre bisher erworbenen Ansprüche ge-
genüber der Gemeinde bestehen rechtlich unverändert fort und bleiben daher von der Zuweisung zu einem ge-
meindlichen Betrieb unberührt. Durch die Änderung der Beschäftigung innerhalb der Rechtspersönlichkeit „Ge-
meinde“ findet kein Dienstherrnwechsel, auch kein „fiktiver“ Dienstherrnwechsel, statt.  
 
Die organisatorisch verselbstständigten Betriebe der Gemeinde sollen entsprechend der erworbenen Ansprüche 
der bei ihnen tätigen Beamtinnen und Beamten die notwendigen Pensionsrückstellungen in ihrer Bilanz ansetzen, 
zumal deren Ansatz nach den gleichen Regeln zu bemessen ist, wie sie für Beamtinnen und Beamte in der ge-
meindlichen Verwaltung gelten (vgl. z.B. § 22 Absatz 3 EigVO NRW). Eine solche Zuordnung ist auch aus wirt-
schaftlichen und organisatorischen Gesichtspunkten geboten. Sie hat zur Folge, dass die Gemeinde im Umfang 
der aus der betrieblichen Tätigkeit heraus neu erworbenen Ansprüche der Beamtinnen und Beamten von der 
Bildung von Pensionsrückstellungen für die Bediensteten befreit ist.  
 
 
1.1.3.2.2 Der Umfang der betrieblichen Pensionsrückstellungen  
 
Die Pensionsrückstellungen sind von den organisatorisch verselbstständigten gemeindlichen Betrieben, bei de-
nen Beamtinnen und Beamte tätig sind, in dem Umfang zu bilanzieren, in dem Ansprüche dieser Bediensteten 
aus ihrer betrieblichen Tätigkeit heraus wirtschaftlich verursacht werden. Die gemeindlichen Betriebe haben de-
ren Umfang nach den für die Gemeinde geltenden Regelungen in § 36 Absatz 1 GemHVO NRW zu ermitteln (vgl. 
§ 22 Absatz 3 EigVO NRW). Nach dieser Vorschrift sind die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtli-
chen Vorschriften für die Dauer der Beschäftigung von Beamtinnen und Beamten in einem Eigenbetrieb als 
Rückstellung zu bilanzieren, soweit die Gemeinde den Eigenbetrieb nicht gegen entsprechende Zahlungen von 
künftigen Versorgungsleistungen freistellt.  
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Die gemeindlichen Betriebe können deshalb nicht mehr nicht das Wahlrecht des Art. 28 EHGB nutzen und keine 
Pensionsrückstellungen für die vor dem 01.01.1987 erworbenen Ansprüche der bei ihnen beschäftigten Beamtin-
nen und Beamten bilden. Sie haben künftig wie die Gemeinde die bestehenden Ansprüche der Bediensteten 
insgesamt als Pensionsrückstellungen in ihrer Bilanz anzusetzen. Das Beamtenverhältnis der betreffenden Be-
amtinnen und Beamten zum Dienstherrn „Gemeinde“ sowie ihre Ansprüche gegenüber der Gemeinde bleiben bei 
einer Tätigkeit in einem gemeindlichen Betrieb unberührt.  
 
Bei der Beendigung der Tätigkeit dieser Bediensteten in einem organisatorisch verselbstständigten gemeindli-
chen Betrieb ist dann zu klären, ob die in der Bilanz des gemeindlichen Betriebes angesetzten Pensionsrückstel-
lungen bestehen bleiben und der gemeindliche Betrieb sich an den künftigen Versorgungsleistungen beteiligt 
oder ob und wie die von den beschäftigten Beamtinnen und Beamten erworbenen betrieblichen Ansprüche auf 
die Gemeinde übergehen bzw. in welcher Form diese gegenüber der Gemeinde abgewickelt werden. In den 
Fällen, in denen z.B. ein Bediensteter zurück zur gemeindlichen Verwaltung wechselt und für diesen Zeitpunkt 
keine entsprechende Ausgleichszahlung des Betriebes an die Gemeinde vereinbart worden ist, muss der ge-
meindliche Betrieb in seiner Bilanz die angesetzte Pensionsrückstellung in eine sonstige Rückstellung umschich-
ten, weil ab dem Zeitpunkt des Wechsels für den betreffenden Betrieb eine Ausgleichsverpflichtung gegenüber 
der Gemeinde und nicht mehr eine beamtenrechtliche Pensionsverpflichtung besteht.  
 
In der gemeindlichen Bilanz sind daher ab dem Zeitpunkt der „Rückkehr einer Beamtin oder eines Beamten“ die 
gesamten Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde für die „zurückkehrenden Bediensteten“ unter dem Bilanz-
posten „Pensionsrückstellungen“ zu passivieren. Soweit die Gemeinde zum Zeitpunkt der Rückkehr eines Be-
diensteten keine entsprechende Ausgleichszahlungen erhalten hat, muss sie in ihrer Bilanz aufgrund der Ansprü-
che aus der vorherigen Tätigkeit des Bediensteten gegenüber dem betreffenden gemeindlichen Betrieb eine 
entsprechende Forderung aktivieren.  
 
 
1.1.3.2.3 Der Verzicht auf den Ansatz von Pensionsrückstellungen bei den Betrieben 
 
Ein Verzicht auf den Ansatz von Pensionsrückstellungen in der Bilanz eines organisatorisch verselbstständigten 
gemeindlichen Betriebes kann in den Fällen in Betracht kommen, in denen durch eine Entgeltvereinbarung zwi-
schen dem gemeindlichen Betrieb und der Gemeinde der gemeindliche Betrieb zu laufenden Ausgleichszahlun-
gen verpflichtet ist. Diese aufwandswirksamen Zahlungen führen bei dem gemeindlichen Betrieb zum Verzicht auf 
die aufwandswirksamen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, die sonst wegen der Bilanzierung der 
entstandenen Versorgungsansprüche der Beamtinnen und Beamten notwendig wären.  
 
Wegen der Erfüllung der künftigen Pensionsverpflichtungen der Gemeinde sind die im Rahmen einer Entgeltrege-
lung entstehenden Zahlungen vom Unternehmen bzw. der Einrichtung als notwendige Aufschläge auf das regel-
mäßige Entgelt für die zugewiesenen Beamtinnen und Beamte zu kalkulieren. Sie sind aus Sicht dieser gemeind-
lichen Betriebe ein Bestandteil des Entgelts für die Personalgestellung durch die Gemeinde sowie ein Bestandteil 
eines schwebenden Geschäfts zwischen der Gemeinde und dem betreffenden Betrieb, das es zu erfüllen gilt.  
 
Die Zahlungen führen bei der Gemeinde zu Erträgen, die der Deckung der von der Gemeinde zu bilanzierenden 
Pensionsrückstellungen dienen. Ein gemeindlicher Betrieb kann daher auf den Ansatz von Pensionsverpflichtun-
gen in seiner Bilanz verzichten, soweit die Gemeinde ihren Betrieb gegen entsprechende Zahlungen von künfti-
gen Versorgungsleistungen freistellt (vgl. § 22 Absatz 3 EigVO NRW). In diesen Fällen entstehen aufgrund der 
Tätigkeit der Beamtinnen und Beamten in einem gemeindlichen Betrieb für die Gemeinde passivierungspflichtige 
Verpflichtungen, die entsprechend zu bilanzieren sind.  
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1.1.3.3  Die Ansprüche aus rechtlich selbstständigen Betrieben der Gemeinde 
 
1.1.3.3.1 Keine Bildung von Pensionsrückstellungen bei den Betrieben 
 
Die rechtlich selbstständigen Betriebe der Gemeinde haben regelmäßig keine Pensionsrückstellungen wegen der 
Tätigkeit von gemeindlichen Beamtinnen oder Beamten in ihrer Bilanz zu bilden. Aus der Tätigkeit der Beamtin-
nen oder Beamten in diesen Betrieben entstehen zwar Ansprüche auf künftige Versorgungsleistungen bzw. wer-
den wirtschaftlich verursacht. Es entsteht aber durch die Tätigkeit der gemeindlichen Bediensteten keine unmit-
telbare beamtenrechtliche Zusage des rechtlich selbstständigen Betriebes gegenüber diesen Bediensteten, so-
dass eine Grundlage für den Ansatz von Pensionsrückstellungen in der betrieblichen Bilanz nicht besteht.  
 
Der beamtenrechtliche Dienstherr hat vielmehr für die betrieblich erworbenen Ansprüche der Beamtinnen oder 
Beamten die notwendigen Pensionsrückstellungen in seiner Bilanz anzusetzen. Regelmäßig werden daher Aus-
gleichsleistungen zwischen der Gemeinde und dem Betrieb vereinbart, die entsprechend ihrer Erfüllung zu bilan-
zieren sind. Bei einem Wechsel dieser gemeindlichen Bediensteten zurück zur gemeindlichen Verwaltung kann in 
der betrieblichen Bilanz eine Ausgleichsverpflichtung gegenüber der Gemeinde bestehen, denn in der Bilanz der 
Gemeinde sind die vollständigen Pensionsrückstellungen für solche Bedienstete zu passivieren. Gleichzeitig ist 
aber bei noch offenen Ansprüchen der Gemeinde gegenüber einem gemeindlichen Betrieb eine entsprechende 
Forderung in der gemeindlichen Bilanz zu aktivieren.  
 
 
1.1.3.3.2 Die Freistellungsansprüche beim Dienstherrn  
 
Die Pensionsansprüche der Beamtinnen und Beamten gegenüber der Gemeinde als Dienstherr bleiben daher 
auch bei einer Tätigkeit in einem rechtlich selbstständigen Unternehmen bestehen. Sie können nur auf einen 
anderen öffentlich-rechtlichen Dienstherrn, aber nicht auf einen gemeindlichen Betrieb als sonstigen Rechtsträger 
übergehen. Die Gemeinde als Dienstherr hat daher auch die aus der betrieblichen Tätigkeit von Beamtinnen oder 
Beamten entstandenen Pensionsverpflichtungen in ihrer Bilanz anzusetzen. In diesen Fällen hat dazu jedoch 
gleichzeitig gegenüber dem gemeindlichen Betrieb einen Freistellungsanspruch. Dadurch entsteht bei dem Be-
trieb gegenüber der Gemeinde eine in ihrer Höhe noch ungewisse Verbindlichkeit, die wirtschaftlich als sonstige 
Rückstellung anzusehen ist. Sie kann in der Bilanz des Unternehmens daher nur gesondert unter dem Posten 
„Sonstige Rückstellungen“ angesetzt werden.  
 
Bei einer Tätigkeit von Beamtinnen oder Beamte einer Gemeinde in einem rechtlich selbstständigen Betrieb der 
Gemeinde bedarf es daher einer Vereinbarung mit dem betreffenden Betrieb über die Behandlung der aus der 
Tätigkeit dieser Bediensteten entstehenden Versorgungslasten, sowohl hinsichtlich des Umfanges als auch der 
Fälligkeiten. Soweit nach einer solchen Vereinbarung der Betrieb die Versorgungsverpflichtungen aus der Tätig-
keit der Beamtin oder des Beamten trägt, werden diese gleichwohl nicht zu originären Pensionsverpflichtungen 
des Betriebes und können als solche nicht in der betrieblichen Bilanz angesetzt werden. Diese Sachlage gilt auch 
in den Fällen, in denen der gemeindliche Betrieb sich erst im Zeitpunkt der Fälligkeit an den Versorgungsleistun-
gen der Gemeinde tatsächlich beteiligt.  
 
 
1.1.3.3.3 Die Entgelte für die Personalgestellung 
 
Durch Vereinbarungen zwischen den rechtlich selbstständigen Betrieben und der Gemeinde sollen die Betriebe 
die erworbenen Pensionsansprüche der Beamtinnen und Beamten der Gemeinde tragen. Soweit wegen der 
Erfüllung der Pensionsverpflichtungen im Rahmen der Entgeltregelung die notwendigen Aufschläge auf das re-
gelmäßige Entgelt für die zugewiesenen Beamtinnen und Beamte kalkuliert sind, bleiben diese aus der Sicht des 
Betriebes ein Bestandteil des Entgelts für die Personalgestellung der Gemeinde. Sie sind damit Bestandteil eines 
schwebenden Geschäfts zwischen der Gemeinde und dem Betrieb, das es auf Dauer zu erfüllen gilt. Es ist des-
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halb in solchen Fällen im Einzelfall zu prüfen, ob in der Bilanz der Gemeinde noch Forderungen gegenüber dem 
betreffenden Betrieb anzusetzen sind, wenn seitens des Betriebes keine Verpflichtungen gegenüber der Gemein-
de aus der Tätigkeit gemeindlicher Bediensteter passiviert werden. 
 
 
 
1.1.3.4 Die Ansprüche aus der Tätigkeit in einem Jobcenter 
 
Die Beamtinnen oder Beamte der Gemeinde, die einer „Gemeinsamen Einrichtung nach § 44b SGB II“ zur Durch-
führung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Jobcenter) für eine vorübergehende Tätigkeit zugewiesen 
werden, erwerben durch ihre dortige Tätigkeit weitere Versorgungsansprüche, als wären sie bei der Gemeinde 
beschäftigt. Das Beamtenverhältnis der betreffenden Beamtinnen oder Beamten zum Dienstherrn „Gemeinde“ 
sowie ihre Pensionsansprüche gegenüber der Gemeinde bestehen rechtlich unverändert fort und bleiben von der 
Zuweisung an den Jobcenter unberührt. Es findet durch die Änderung des Beschäftigungsumfeldes kein Dienst-
herrnwechsel, auch kein „fiktiver“ Dienstherrnwechsel, statt. Aus der Tätigkeit der Beamtinnen und Beamten in 
den Jobcentern entstehen daher unmittelbare Pensionsansprüche dieser Bediensteten gegenüber der Gemeinde. 
Sie ist daher nicht von der Bildung und Bilanzierung von Pensionsrückstellungen aus diesen Beschäftigungsver-
hältnissen bzw. Tätigkeiten außerhalb der gemeindlichen Verwaltung befreit.  
 
Eine Befreiung von der Bildung von Pensionsrückstellungen kann aber in den Fällen in Betracht kommen, in 
denen die Gemeinde als alleiniger Träger des Jobcenters von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch macht, 
ihren Jobcenter als Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 114a GO NRW zu errichten (vgl. § 3 AG-SGB II NRW). 
Die Gemeinde hat in diesen Fällen festzustellen, ob dem Jobcenter dann das Recht zusteht, Dienstherr von Be-
amten zu sein (vgl. § 114a Absatz 9 GO NRW). In den Fällen, in denen ein solcher Status besteht und der Job-
center ein Dienstherr der Beamtinnen und Beamten ist, stellt die Übernahme der Bediensteten durch den Jobcen-
ter beamtenrechtlich einen Dienstherrnwechsel dar, der haushaltsmäßig entsprechend zu behandeln ist.  
 
Im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Bediensteten der Gemeinde in einem Jobcenter sind auch die vom Bund 
zu tragenden Versorgungsaufwendungen nicht unbeachtlich (vgl. § 7 VKFV). Der Bund beteiligt sich an den Ge-
samtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung mit einem gesetzlich festgelegten Anteil (vgl. § 46 Absatz 
3 SGB II). Dieser Anteil mindert nicht die von der Gemeinde zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen, jedoch 
kann deswegen eine Forderung gegenüber dem Bund in der gemeindlichen Bilanz zu aktivieren sein, wenn die 
entsprechenden Zahlungsleistungen des Bundes erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.  
 
 
1.1.4 Die Zahlbarmachung der Versorgungsleistungen 
 
1.1.4.1 Die Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse 
 
Die gesetzlich bestimmten kommunalen Versorgungskassen haben die Aufgabe, für ihre gemeindlichen Mitglie-
der die Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen sowie weitere Leistungen zu 
übernehmen. Die dadurch entstandenen Lasten sind dabei durch eine Umlage oder im Wege der Erstattung 
auszugleichen (vgl. § 2 Absatz 1 VKZVKG NRW). Bei einer Mitgliedschaft der Gemeinde in einer Versorgungs-
kasse wird daher die Versorgungskasse im Auftrag der Gemeinde gegenüber den gemeindlichen Versorgungs-
empfängern tätig und zahlt den Berechtigten die ihnen zustehenden Versorgungsleistungen aus. Dabei ist es eine 
wesentliche Grundlage der gemeindlichen Umlagefinanzierung, dass innerhalb eines Deckungszeitraums die 
Umlagebeträge zur Bezahlung der fälligen Versorgungsleistungen verwendet und nicht zukunftsbezogen zur 
Kapitaldeckung angesammelt bzw. kapitalisiert werden. 
 
Als Pflichtmitglieder gehören den kommunalen Versorgungskassen die kreisangehörigen Gemeinden ihres Ge-
schäftsbereichs mit Ausnahme der Städte an (vgl. § 4 Absatz 1 Satz 1 VKZVKG NRW). Andere Gemeinden kön-
nen als freiwillige Mitglieder zugelassen werden, soweit sie im Geschäftsbereich der Versorgungskasse liegen 
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(vgl. § 4 Absatz 1 Satz 2 VKZVKG NRW). Durch solche Mitgliedschaften werden Rechte und Pflichten nur zwi-
schen der Gemeinde als Mitglied und der jeweiligen Versorgungskasse begründet und nicht zwischen der Ver-
sorgungskasse und den einzelnen gemeindlichen Beamtinnen und Beamten. 
 
Die Gemeinde trägt deshalb bei einer solchen Mitgliedschaft weiterhin die nach dem Beamtenrecht zu erteilende 
leistungsbezogene Versorgungszusage an ihre Beamtinnen und Beamten und auch das versicherungsmathema-
tische Risiko sowie das Anlagerisiko, soweit sie dafür einen Kapitalstock gebildet hat. Aus diesen Gegebenheiten 
kann abgeleitet werden, dass die Versorgungskasse die Stellung eines Erfüllungsgehilfen gegenüber der Ge-
meinde hat, denn im Auftrag der Gemeinde wickelt die zuständige Versorgungskasse als Berechnungs- und 
Zahlstelle die gemeindlichen Versorgungsverpflichtungen gegenüber den jeweils berechtigten Versorgungsemp-
fängern ab. Aus diesen Gründen sowie aus der Sachlage, dass mögliche Verpflichtungen der Gemeinde nicht 
den Beschäftigten zugerechnet werden können, entstehen für die Gemeinde keine mittelbaren Pensionsverpflich-
tungen, die in der Bilanz anzusetzen wären. 
 
Bei dieser gesetzlich vorgesehenen Tätigkeit der Versorgungskasse wird die Gemeinde nicht aus ihren beamten-
rechtlichen Verpflichtungen gegenüber ihren Beamtinnen und Beamten bzw. Versorgungsempfängern entlassen. 
Die Gemeinde kann sich auch nicht selbst entlassen, denn die Verantwortung für die Erfüllung der gemeindlichen 
Versorgungsverpflichtungen ist ihr allein zuzurechnen. Sie trägt die Gesamtverantwortung, als hätte sie selbst 
gehandelt. Die Versorgungsberechtigten haben daher auch keinen eigenständigen Anspruch gegen die Versor-
gungskasse. Die Gemeinde als Dienstherr bleibt ihnen gegenüber insgesamt wirtschaftlich und rechtlich verpflich-
tet und kann daher auch nicht ihre Pensionsverpflichtungen an die Versorgungskasse als Dritten übertragen.  
 
 
1.1.4.2 Die Umlageerhebung 
 
Die Umlageerhebung durch die Versorgungskasse ist die übliche Form, um die Zahlungsleistungen der Versor-
gungskasse an die berechtigten Versorgungsempfänger auszugleichen. Die Umlage stellt dabei - anders als eine 
Beitragsleistung - keine Vorausleistung der Gemeinde für künftige Versorgungsfälle dar. Die Gemeinde hat viel-
mehr entsprechend den Zahlungsleistungen der Versorgungskasse jährlich eine Umlage an die Versorgungskas-
se zu zahlen. Sie kommt durch diese Zahlungen ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Versorgungsempfängern 
(Berechtigten) über die Zahlstelle „Versorgungskasse“ als Dritten nach.  
 
Die Versorgungskasse bildet zur Aufbringung der von ihr benötigten Finanzmittel für bestimmte Gruppen von 
Mitgliedern Umlagegemeinschaften, denn innerhalb einer Umlagegemeinschaft sollen die für Versorgungsauf-
wendungen, Verwaltungskosten und Rücklagen erforderlichen Mittel durch eine jährliche Umlage, im Übrigen im 
Wege der Erstattung aufgebracht werden. Die Zahlungsverpflichtung der Gemeinde als Mitglied ergibt sich daher 
aus der Umlage und einem individuell zu erstattenden Versorgungsaufwand. 
  
Die jährliche Umlagezahlung der Gemeinde an die Versorgungskasse tritt deshalb an die Stelle einer unmittelba-
ren Leistung der Gemeinde an ihre Versorgungsempfänger, wenn die Gemeinde Mitglied in einer Versorgungs-
kasse ist. Die Bemessungsgrundlage für die Umlage ist i.d.R. die Summe der Jahreswerte der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge nach der Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe der Stellen (Endwert), die mit Beamten be-
setzt sind sowie die Summe aller Versorgungsleistungen. Die Umlage eines jeden Mitglieds entspricht dabei dem 
Verhältnis seiner Bemessungsgrundlage zur Summe der Bemessungsgrundlagen aller Mitglieder. Zur Ermittlung 
der Umlageverpflichtung jedes einzelnen Mitglieds wird dieses Verhältnis auf die Summe des Aufwandes aller 
Mitglieder angesetzt.  
 
Der umzulegende Versorgungsaufwand ist dabei die Summe der Leistungen, die entstehen durch Versterben im 
Dienst und Zurruhesetzung vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze gemäß den maßgeblichen bundes- bzw. 
landesgesetzlichen Vorschriften. In die Bemessung der jährlichen Umlage werden die Stellen der aktiven Beam-
ten sowie die Versorgungsempfänger einbezogen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch die Einbeziehung der 
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aktiven Beamten in die Umlagezahlung der Gemeinde diese wirtschaftlich nicht verursacht wird. Es werden 
dadurch vielmehr beamtenrechtliche Pensionsansprüche begründet, die zu künftigen Versorgungsleistungen der 
Gemeinde während der tatsächlichen Pensionszeit der Beamten führen.  
 
Die künftigen Versorgungsleistungen an die Berechtigten werden daher durch die Umlagezahlungen der Ge-
meinde nicht vorfinanziert, sondern es werden lediglich die aktuell bestehenden Versorgungsansprüche der Ver-
sorgungsempfänger erfüllt bzw. finanziert. Entsprechend werden die in der gemeindlichen Bilanz angesetzten 
Pensionsrückstellungen in Anspruch genommen, soweit diese i.V.m. neu entstandenen beamtenrechtlichen An-
sprüchen herabgesetzt werden können. Der Zahlungsweg für die Leistungen an die Versorgungsempfänger über 
die Versorgungskasse ist dabei unerheblich. Bei der Betrachtung der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen 
muss berücksichtigt werden, dass gleichzeitig bei der Gemeinde beschäftigte Beamte weitere Ansprüche auf 
Versorgungsleistungen erwerben. Die daraus entstehenden Zuführungen zu Pensionsrückstellungen werden in 
der Praxis vielfach mit der Minderung der Pensionsrückstellungen aus der Zahlung von Versorgungsleistungen an 
die Berechtigten saldiert.  
 
Die gemeindlichen Umlagezahlungen an die Versorgungskasse können daher im betreffenden Haushaltsjahr ggf. 
vollständig oder teilweise zu Aufwendungen der Gemeinde führen. Diese Gegebenheit tritt jedoch i.d.R. nur in 
dem Umfang ein, soweit der Herabsetzungsbetrag bei den Pensionsrückstellungen die von der Gemeinde zu 
zahlenden Versorgungsleistungen nicht deckt. Diese Gegebenheit kann aus unterschiedlichen Gründen entste-
hen, z.B. wegen der unterschiedlichen Zahl der davon betroffenen Beamten, aber auch wegen der Bilanzierung 
mit dem Barwert und der Höhe des Rechnungszinses (Abzinsung). Das bestehende öffentlich-rechtliche Umlage-
system für die beamtenrechtliche Versorgung, das keine Vorausleistungen der Gemeinde vorsieht, lässt es in 
diesem Zusammenhang nicht zu, dass die Gemeinde auf die Bildung von Pensionsrückstellungen in ihrer ge-
meindlichen Bilanz ganz oder teilweise verzichtet oder sogar ggf. auch Forderungen gegenüber der Versor-
gungskasse bilanziert.  
 
Die Gemeinde ist vielmehr gefordert, die künftigen Zahlungen für die rechtlich begründeten Versorgungsleistun-
gen in ihre Liquiditätsvorsorge einzubeziehen, um jederzeit ihre Verpflichtungen gegenüber ihren Versorgungs-
empfängern erfüllen zu können. Sie muss daher in ihrer Liquiditätsplanung die Fälligkeiten und den Umfang der 
Versorgungsleistungen in Form ihrer Umlagezahlungen an die Versorgungskasse berücksichtigen, und zwar nicht 
nur, um zu den Zahlungsterminen die notwendige Liquidität sicherstellen zu können. Diese Vorgaben gelten auch 
dann, wenn eine Versorgungskasse auf Antrag eines Mitglieds eine Geldanlage nach den gemeinderechtlichen 
Vorschriften treuhänderisch verwaltet (vgl. § 2 Absatz 5 Satz 2 VKZVKG NRW). 
 
 
1.1.4.3 Die Liquiditätssicherung für die Versorgungsleistungen  
 
1.1.4.3.1 Allgemeine Bedingungen 
 
Die Gemeinde hat in eigener Verantwortung zu entscheiden, in welcher Art und Weise sie ihre Liquiditätsvorsorge 
vornimmt, z. B. durch die Bildung von kurzfristigen und langfristigen Kapitalanlagen oder anderen vermögens-
wirksamen Maßnahmen. Sie muss dabei sicherstellen, dass zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen der Versor-
gungsleistungen an die Versorgungsempfänger die notwendige Liquidität verfügbar ist, um ihren Verpflichtungen 
nachkommen zu können. Eine Kapitalanlage der Gemeinde zum Zwecke der Liquiditätssicherung für die ge-
meindlichen Versorgungsleistungen setzt dabei regelmäßig voraus, dass dafür grundsätzlich eigene nicht benö-
tigte Finanzmittel eingesetzt werden. Es darf dafür kein Fremdkapital gesondert aufgenommen werden (vgl. § 86 
GO NRW). Beim Einsatz verfügbarer gemeindlicher Finanzmittel muss gleichzeitig auch eine Vereinbarkeit mit 
den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung bestehen (vgl. § 77 Absatz 3 GO NRW). Es darf zudem kein Ver-
stoß gegen das Spekulationsverbot entstehen (vgl. § 90 GO Absatz 2 GO NRW).  
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In den Fällen, in denen für die Gemeinde keine ausreichende Liquiditätsvorsorge möglich ist, darf diese nur zum 
Zeitpunkt der Zahlung der Versorgungsleistungen die dann aktuell notwendige Liquidität ggf. durch Kredite zur 
Liquiditätssicherung herstellen (vgl. § 89 GO NRW). Diese Finanzmittel sichern nur die Erfüllung der gemeindli-
chen Zahlungsverpflichtungen. Sie stellen keine haushaltsmäßigen Deckungsmittel, auch nicht von vorüberge-
hender Art dar, sondern sind als Verstärkung der gemeindlichen Zahlungsmittel in der gemeindlichen Finanz-
rechnung nachzuweisen.  
 
Die Gemeinde sollte deshalb frühzeitig die notwendigen Maßnahmen einleiten, damit sie entsprechend der künf-
tig zu erbringenden Finanzleistungen bedarfsgerecht über eine ausreichende Liquidität verfügen kann. Die Ge-
meinde muss dabei auf der Grundlage ihrer Haushaltswirtschaft eigenverantwortlich entscheiden, ob, welche und 
in welchem Umfang sie zur Erfüllung ihrer künftigen Zahlungsleistungen an ihre Versorgungsempfänger eine 
Liquiditätsvorsorge vornimmt, z. B. durch gesonderte Kapitalanlagen. Für eine Kapitalanlage für laufende Zwecke 
darf die Gemeinde nur eigene verfügbare Finanzmittel nutzen. Sie darf dafür keine Fremdmittel aufnehmen, z. B. 
Kredite zur Liquiditätssicherung. 
 
 
1.1.4.3.2 Kapitalanlagen und Pensionsrückstellungen 
 
Bei Kapitalanlagen (Geldanlage der Gemeinde) bleibt die Verpflichtung der Gemeinde zur Bildung von Pensions-
rückstellungen unberührt. Durch dafür notwendige Vertragsabschlüsse der Gemeinde mit Dritten werden die 
beamtenrechtlichen Beziehungen zwischen der Gemeinde und ihren Beamtinnen und Beamten nicht verändert. 
Für die Gemeinde stellen der Anspruch aus einer Kapitalanlage einerseits und die Pensionsverpflichtungen ande-
rerseits zwei unabhängig voneinander zu bilanzierende Wirtschaftsgüter dar. Eine Saldierung des Ansatzes der 
Kapitalanlage auf der Aktivseite der Bilanz mit dem Ansatz der gemeindlichen Pensionsverpflichtungen auf der 
Passivseite dieser Bilanz ist daher grundsätzlich unzulässig (vgl. § 41 Absatz 2 GemHVO NRW). Dieses Verbot 
gilt auch dann, wenn eine kongruente Rückdeckung der Pensionsverpflichtungen der Gemeinde durch eine Kapi-
talanlage der Gemeinde besteht.  
 
 
1.1.4.3.3 Abschluss einer Kapitalversicherung als „Beamtenpensionsversicherung“ 
 
Die Gemeinde kann zur Sicherung ihrer künftigen Zahlungsleistungen an ihre Versorgungsempfänger bei Dritten 
eine Kapitalversicherung abschließen. Soweit dazu die Zahl der gemeindlichen Beamtinnen und Beamten als 
Messgröße mit herangezogen wird, wird eine solche Versicherung oft als „Beamtenpensionsversicherung“ be-
zeichnet. Aus der Art der Versicherung ergibt sich, dass die Gemeinde im zeitlichen Versicherungsverlauf stei-
gende Versicherungsansprüche erwirbt, die beim Eintritt des Versicherungsfalls an die Gemeinde ausgeschüttet 
werden. Bei einer derartigen Versicherung ist die Gemeinde der Versicherungsnehmer, alleiniger Prämienzahler 
und Bezugsberechtigter auf die Versicherungsleistungen. Dieses Kapital wird zwar von der Gemeinde zweckdien-
lich angesammelt, es ist aber gleichwohl noch dem allgemeinen Gemeindevermögen zuzurechnen. 
 
Eine solche Absicherung der Gemeinde ist auch möglich, wenn die Versorgungsleistungen an die Ruhestands-
beamten über eine Versorgungskasse ausgezahlt werden. Die Gemeinde kann durch den Abschluss einer sol-
chen Kapitalversicherung und abhängig von den vereinbarten Konditionen erreichen, dass die gemeindlichen 
Versorgungsverpflichtungen ganz oder teilweise rückgedeckt werden. Eine kongruente Rückdeckungsversiche-
rung, bei der die fälligen Versicherungsleistungen den zugesagten Versicherungsleistungen entsprechen, berührt 
nicht das haushaltsrechtliche Saldierungsverbot. Es kann aber auch bei Risikoversicherungen zu bilanzmäßigen 
Unterschieden zwischen den zu passivierenden Pensionsrückstellungen und der Aktivierung der Versicherungs-
ansprüche kommen, weil dafür jeweils unterschiedliche Berechnungsgrundlagen heranzuziehen sind.  
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1.1.4.3.4 Die Bilanzierung einer Kapitalversicherung 
 
1.1.4.3.4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Mit einer Kapitalversicherung für Zwecke der Deckung ihrer künftigen Versorgungsleistungen erwirbt die Gemein-
de gesonderte Rückdeckungsansprüche entsprechend ihren jährlichen Beitragsleistungen. Diese Ansprüche 
stellen von Anfang an einen Vermögenswert für die Gemeinde dar, der in der gemeindlichen Bilanz unter dem 
Bilanzposten „Wertpapiere des Anlagevermögens“ in Höhe der Anschaffungskosten anzusetzen ist (vgl. § 33 
i.V.m. § 41 Absatz 3 Nummer 1.3.4 GemHVO NRW). Die Anschaffungskosten stellen dabei die bis zum jeweili-
gen Abschlussstichtag von der Gemeinde aufgewendeten Sparanteile der Versicherungsprämien zzgl. Zinsan-
sprüche sowie Guthaben aus Überschussbeteiligungen dar. Hierfür ist das vom Versicherer jeweils nachgewie-
sene Deckungskapital (Deckungsrückstellung) sowohl die geeignete Bewertungsgrundlage als auch ein geeigne-
ter Bewertungsmaßstab.  
 
Bei einer Kapitalversicherung als „Beamtenpensionsversicherung“ ist es daher unter Beachtung der allgemeinen 
Haushaltsgrundsätze für die Gemeinde nur zulässig, den aktuellen Rückdeckungsanspruch als aktivierbaren 
Vermögenswert in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, der wirtschaftlich durch Beitragsleistungen der Gemein-
de erworben wurde. Diese Möglichkeit kann angemessen nach rechtlichen und kaufmännischen Grundsätzen von 
der Gemeinde umgesetzt werden. Sie ist sachgerecht und entspricht zudem den handels- und steuerrechtlichen 
Regelungen zu Kapitalversicherungen als Rückdeckungsversicherungen, die den Rückdeckungsanspruch eben-
falls als aktivierbar durch den Versicherungsnehmer vorsehen. Bei dem Verfahren besteht für die Gemeinde ein 
Gleichklang mit den privaten Versicherungsnehmern. Die gemeindlichen Verhältnisse bedingen zudem, dass eine 
Verrechnung von Vermögensgegenständen der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz, z. B. eine Kapitalversiche-
rung als „Beamtenpensionsversicherung“ mit der Pensionsrückstellung auf der Passivseite der Bilanz nicht zuläs-
sig ist, auch wenn die Kapitalversicherung der Erfüllung der Versorgungsleistungen der Gemeinde dient (vgl. § 41 
Absatz 2 GemHVO NRW). 
 
 
1.1.4.3.4.2 Ein Rückkaufswert kein Wertansatz    
 
Unter Einbeziehung des Vorsichts- und des Realisationsprinzips könnte bei Kapitalversicherungen auch der 
„Rückkaufswert“ der Versicherung als Vermögenswert der Gemeinde in Betracht gezogen werden. Dieser ent-
spricht aber nicht den eingezahlten Versicherungsprämien. Der Rückkaufswert wird bei Versicherungen mit Prä-
mienrückgewähr als derjenige Kapitalbetrag bezeichnet, der bei einer außerordentlichen Kündigung an den Ver-
sicherungsnehmer zurückfließt. Er ergibt sich aus dem vorhandenen Deckungskapital bei der Versicherung abzü-
glich eines angemessenen Abschlags. Da ein solcher Rückkaufswert nur in den besonderen Fällen einer außer-
ordentlichen Kündigung der Versicherung an die Gemeinde ausbezahlt wird, soll dieser nicht zum Regelbetrag für 
den Ansatz einer Kapitalversicherung in der gemeindlichen Bilanz gemacht werden.  
 
 
1.1.4.3.4.3 Deckungskapital/Versicherungssumme kein Wertansatz    
 
Bei einer Kapitalversicherung darf nicht von Anfang an das gesamte Deckungskapital bzw. die Versicherungs-
summe als Vermögenswert der Gemeinde in der Bilanz angesetzt werden. Einem solchen Ansatz stehen anfangs 
keine erworbenen Ansprüche der Gemeinde in diesem Umfang gegenüber. Ein solcher Ansatz wäre zudem we-
gen des im gemeindlichen Haushaltsrecht geltenden Anschaffungskostenprinzips nicht zulässig. Dieser Ansatz in 
der gemeindlichen Bilanz würde zudem nicht mit dem durch die Bilanz (Jahresabschluss) unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu vermittelnden Bildes einer den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechenden Vermögenslage in Einklang stehen. Das gesamte Deckungskapital (Versicherungssumme) einer 
Kapitalversicherung stellt i.d.R. nur eine Verpflichtung des Versicherers dar, bei Eintritt des Versicherungsfalls 
und dem Vorliegen aller Voraussetzungen eine entsprechende Leistung erbringen zu müssen.  
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1.1.4.3.4 Treuhandverhältnis und Pensionsrückstellungen 
 
Die Bilanzierung von gemeindlichen Pensionsrückstellungen für die künftig zu zahlenden Versorgungsleistungen 
stellt keinen Grund für die Gemeinde dar, auf die notwendige Liquiditätsvorsorge zu verzichten (vgl. § 75 Absatz 6 
GO NRW). Ein Verzicht ist auch dann nicht zulässig, wenn bei der Gemeinde ein Treuhandverhältnis zur finanzi-
ellen Hinterlegung von Pensionsverpflichtungen besteht. Von der Gemeinde darf ein Treuhandverhältnis auch 
nicht dazu benutzt werden, um die zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen zu mindern. In diesem Sinne stellt 
zur Absicherung und Finanzierung langfristig fällig werdender Pensionsverpflichtungen auch die sog. Treuhandlö-
sung „Contractual Trust Arrangements“ (CTA) keine Besicherung dar, die der Gemeinde in haushaltsrechtlich 
zulässiger Weise die Möglichkeit zur Minderung der zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen eröffnet.  
 
In diesen Fällen müsste die Gemeinde selbst für ihre Pensionsverpflichtungen als Treugeber separieren, denn 
dem CTA als Treuhänder obliegt nur die gemeindlichen Vermögensgegenstände im Auftrag der Gemeinde. Eine 
Minderung der Pensionsverpflichtungen durch die Gemeinde ist aber auch dann nicht möglich, wenn eine treu-
händerische Verwaltung durch einen unabhängigen Rechtsträger erfolgt. Entsprechend gilt daher das Verrech-
nungsverbot auch für eine Kapitalversicherung in Form einer „Beamtenpensionsversicherung“, auch wenn die 
Kapitalversicherung der Erfüllung der Versorgungsleistungen der Gemeinde dient. Die haushaltsrechtlichen und 
beamtenrechtlichen Verhältnisse bedingen dabei, dass eine Verrechnung von Vermögensgegenständen der 
Aktivseite der gemeindlichen Bilanz mit den Pensionsrückstellungen auf der Passivseite der Bilanz durch die 
Gemeinde insgesamt nicht zulässig ist.  
 
 
1.1.5 Keine Pensionsrückstellungen bei tariflicher Beschäftigung 
 
1.1.5.1 Keine Pensionsrückstellungen bei einer Zusatzversorgung 
 
Nach dem derzeit geltenden Versorgungsrecht für die tariflich Beschäftigten der Gemeinden besteht für die Ge-
meinde als Arbeitgeber eine arbeitsrechtliche Pflicht zur Mitgliedschaft in einer Zusatzversorgungskasse. Zweck 
einer solchen Kasse ist es, den Beschäftigten der Gemeinde im Wege einer privatrechtlichen Versicherung eine 
zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Gegenüber der Gemeinde als Beteiligte ist die 
Zusatzversorgungskasse weder Vertreter noch Erfüllungsgehilfe noch Zahlstelle der Gemeinde, die Ansprüche 
der Beschäftigten gegenüber der Gemeinde als Arbeitsgeber zu erfüllen hat. Der Leistungsanspruch der Beschäf-
tigten richtet sich vielmehr ausschließlich gegen die Zusatzversorgungskasse, die bei Eintritt des Zeitpunkts der 
Erfüllung der Leistungen an die Beschäftigten die bestehenden Ansprüche aus den eigenen Verbindlichkeiten 
heraus zu erfüllen hat. Die Beschäftigten sind daher alleinige Bezugsberechtigte der Versicherungsleistungen der 
Zusatzversorgungskasse, sodass seitens der Gemeinde eine beitragsbezogene Zusage und i.d.R. keine leis-
tungsbezogene Zusage gegenüber den gemeindlichen Beschäftigten besteht.  
 
Die Leistungen werden von der Zusatzversorgungskasse bei deren Fälligkeit erbracht, soweit der Zusatzversor-
gungskasse dafür von der Gemeinde als Arbeitgeber auch Beiträge und Umlagezahlungen zugeflossen sind. Die 
jährlich erworbenen Ansprüche der tariflich Beschäftigten werden daher von der Gemeinde grundsätzlich im Um-
lageverfahren als „Arbeitgeberzahlungen“ an die Zusatzversorgungskasse abgegolten. Aus der Mitgliedschaft der 
Gemeinde in der Zusatzversorgungskasse entsteht daher im Grundsatz keine mittelbare Verpflichtung der Ge-
meinde gegenüber diesem Personenkreis, der eine zusätzliche Rückstellungsbildung auslösen könnte. Vielmehr 
tragen die gemeindlichen Beschäftigten i.d.R. das versicherungsmathematische Risiko sowie das Anlagerisiko 
hinsichtlich eines gebildeten Kapitalstocks. 
 
Die versicherungsartig wachsenden Ansprüche der gemeindlichen Beschäftigten und die daraus zu erbringenden 
Leistungen werden durch die jährlichen Umlageleistungen der Gemeinden, jahresbezogen betrachtet, in vollem 
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Umfang abgedeckt. Es liegt somit keine Fallgestaltung vor, aus der zu schließen wäre, das für die Gemeinde 
noch weitere ungewisse Verpflichtungen gegenüber der Zusatzversorgungskasse als Dritten bestehen würden, 
die als „mittelbare Pensionsverpflichtungen“ zu bewerten und entsprechend als zusätzliche oder gesonderte 
Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz zu passivieren wären. Lässt sich jedoch in besonderen Einzelfällen 
eine Verpflichtung einer Gemeinde gegenüber der Zusatzversorgungskasse ermitteln, die als mittelbare Pensi-
onsverpflichtungen der Gemeinde zu klassifizieren wäre, ist diese örtliche Verpflichtung der Gemeinde hinsicht-
lich ihres Grundes und ihres Umfanges im Anhang zum gemeindlichen Jahresabschluss gesondert anzugeben. 
 
 
1.1.5.2 Sog. Sanierungsgelder keine Pensionsrückstellungen  
 
Im Rahmen der Neuordnung der tarifrechtlichen Zusatzversorgung ist in Folge der Schließung des Gesamtver-
sorgungssystems und der Überführung in ein Rentensystem (sog. Punktemodell) ein über die „normale Umlage“ 
hinausgehender Finanzbedarf entstanden, weil noch Ansprüche und Anwartschaften, die vor dem 1. Januar 2002 
begründet wurden, von der Zusatzversorgungskasse zu finanzieren sind (Besitzstandswahrung). Dieser besonde-
re Finanzbedarf der Zusatzversorgungskasse schlägt sich in regelmäßigen Umlagezahlungen an die Zusatzver-
sorgungskasse (sog. „Sanierungsgeld“) nieder.  
 
Aus diesem Sachverhalt kann nicht abgeleitet werden, dass deshalb bereits in der Vergangenheit unmittelbare 
wirtschaftliche Verpflichtungen für die Gemeinde gegenüber der Zusatzversorgungskasse entstanden seien, die 
als Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen wären. Eine Klassifizierung solcher Vorgänge als 
mittelbare Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber der Zusatzversorgungskasse gibt ebenfalls keinen Anlass 
für eine Rückstellungsbildung in der gemeindlichen Bilanz. Mit der Heranziehung der Gemeinde zur jährlichen 
Umlagezahlung entsteht für die Gemeinde vielmehr erst eine Verpflichtung gegenüber der Zusatzversorgungs-
kasse, deren Erfüllung zum Ressourcenverbrauch bei der Gemeinde im betreffenden Haushaltsjahr führt.  
 
Die Erhebung der Umlage auf das Arbeitsentgelt ist auf den jeweiligen Erhebungszeitpunkt abgestellt, zu der 
sowohl die frühere Beschäftigung der gemeindlichen Bediensteten als auch die künftige Beschäftigung als wirt-
schaftlich zu bewertende Tatbestandmerkmale gehören. Daher kann für die sog. Sanierungsgelder auch keine 
Bildung einer gemeindlichen Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Betracht kommen. In diesem Sinne 
wurde bereits eine Rückstellungsbildung aus steuerrechtlicher Sicht durch das Urteil des BFH vom 27.01.2010 
sowie bei der VBL verneint. Die Heranziehung zu Sanierungsgeldern durch die Zusatzversorgungskasse stellt 
daher in dem Haushaltsjahr Aufwand für die Gemeinde dar, in dem die Heranziehung zur Umlagezahlung erfolgt.  
 
Das öffentlich-rechtliche Handeln der Zusatzversorgungskasse gebietet ein solches haushaltswirtschaftliches 
Handeln, durch dass diese gemeindliche Zahlung vergleichbar einer sonstigen Umlageerhebung behandelt wird, 
sodass erst nach der Verwirklichung der Anspruchstatbestände (nach konkreter Feststellung durch einen Leis-
tungsbescheid) die Zuordnung zum betreffenden Haushaltsjahr vorzunehmen ist. Diese haushaltswirtschaftliche 
Zuordnung nach dem Erfüllungszeitpunkt, der im jeweiligen Leistungsbescheid festgesetzt wird, ist haushaltswirt-
schaftlich als sachgerecht anzusehen. Eine Vorwegnahme von auf künftige Haushaltsjahre entfallenden Aufwen-
dungen durch die Bildung einer Rückstellung kommt daher nicht in Betracht.  
 
 
1.1.6 Der Ansatz von früheren Dienstherrnverpflichtungen  
 
1.1.6.1 Die bilanzielle Zuordnung der Verpflichtungen  
 
Die Gemeinde darf unter dem Bilanzposten „Pensionsrückstellungen“ in der gemeindlichen Bilanz keine Rückstel-
lungen dafür ansetzen, dass sie wegen eines Dienstherrnwechsels gegenüber einer anderen Gemeinde oder 
einer sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaft, die Dienstherrnfähigkeit besitzen, verpflichtet ist, sich an künf-
tigen Versorgungsleistungen für Beamtinnen und Beamte zu beteiligen, z. B. nach dem Versorgungslastenvertei-
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lungsgesetz NRW oder nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag. Derartige Verpflichtungen der Ge-
meinde entstehen gegenüber der aufnehmenden Körperschaft, weil diese als neuer Dienstherr die Versorgungs-
bezüge der Beamtin oder des Beamten künftig vollständig zu tragen hat. Die Gemeinde als abgebender Dienst-
herr hat sich nach den o.a. Vorschriften im Umfang der erworbenen Ansprüche der Beamtinnen und Beamten 
daran zu beteiligen. Die bisherigen originären beamtenrechtlichen Verpflichtungen der Gemeinde werden mit dem 
Weggang der Bediensteten in eine andere gemeindliche Verpflichtungsart umgewandelt (Passivtausch). Die 
Gemeinde hat daher ihrer Verpflichtungen aus der Zeit als Dienstherr über die weggegangenen Bediensteten in 
ihrer Bilanz unter dem Bilanzposten “Sonstige Rückstellungen“ anzusetzen. 
 
 
1.1.6.2  Keine Neubewertung der Verpflichtungen 
 
Im Rahmen des Dienstherrnwechsels einer Beamtin oder eines Beamten und der damit verbundenen Umschich-
tung der bisher dafür bilanzierten Pensionsrückstellungen zum Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ entsteht 
für die Gemeinde keine Verpflichtung zu einer Neubemessung bzw. Neubewertung der bilanzierten Rückstellung. 
Die Gemeinde hat dabei jedoch ggf. im Einzelfall besondere Vorgaben zu beachten, z. B. aufgrund des Versor-
gungslastenverteilungsgesetzes NRW oder des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages.  
 
Die Gemeinde hat diesen neuen Ansatz in ihrer Bilanz - wie die Ansätze aller Bilanzposten - jährlich im Rahmen 
des Jahresabschlusses zu überprüfen. Sofern sich dabei ein Anpassungsbedarf ergibt, ist der Bilanzposten von 
der Gemeinde entsprechend zu verändern, z. B. aufgrund einer Mitteilung des neuen Dienstherrn einer Beamtin 
oder eines Beamten. Bei entsprechender örtlicher Bedeutung solcher gemeindlicher Verpflichtungen kann es 
auch geboten sein, dass die Gemeinde eine Abstimmung mit den neuen Dienstherren - vergleichbar einer 
Saldenabstimmung - zum Abschlussstichtag des Haushaltsjahres veranlasst. 
 
 
1.1.7 Anpassungen bei den Pensionsrückstellungen 
 
Die Gemeinde hat zum Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres zu überprüfen, ob es im Haushaltsjahr oder im 
Ablauf der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft besondere Ereignisse oder Sachverhalte gegeben 
hat, die einen Anlass zu Anpassungen bei der Bemessung der Pensionsrückstellungen darstellen. Die Bilanzie-
rung einer gemeindlichen Rückstellung setzt dabei voraus, dass an eine vergangene Handlung der Gemeinde 
angeknüpft wird und eine „Abgeltung“ dieser abgeschlossenen gemeindlichen Handlung erfolgt. Es sind einer-
seits die Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen der aktiven Beamtinnen und Beamten zu berücksich-
tigen. Andererseits aber auch die Veränderungen, die sich bei den nicht mehr beschäftigten Beamten bzw. Ver-
sorgungsempfängern ergeben haben. Auch allgemeine Preis- und Kostensteigerungen können ggf. ein Ereignis 
sein, um den Wertansatz der bilanzierten Pensionsrückstellungen anzupassen. Insbesondere müssen aber die 
gesetzlich bestimmten Besoldungsanpassungen (Erhöhungen der Dienst- und Versorgungsbezüge) oder andere 
neue beamtenrechtliche Gegebenheiten berücksichtigt werden.  
 
Eine gesetzlich bestimmte Besoldungsanpassung für Beamtinnen und Beamte führt für die Gemeinde erst dann 
zu einer Veränderung bei den Pensionsrückstellungen in der gemeindlichen Bilanz, wenn die aktiven Beamtinnen 
und Beamten zum Abschlussstichtag durch die Ableistung ihres Dienstes tatsächlich einen Anspruch in der ge-
setzlich bestimmten Form erworben haben und für die Versorgungsempfänger der gesetzlich bestimmte Anpas-
sungszeitpunkt eingetreten ist. Die Anpassungen bei den Pensionsrückstellungen deshalb nicht bereits dann 
vorzunehmen, wenn ein künftiger allgemeiner Anspruch der Beschäftigten der Gemeinde aufgrund der neuen 
gesetzlichen Regelungen besteht. Erst die tatsächlich entstandenen künftigen Versorgungsverpflichtungen der 
Gemeinde gegenüber ihren Beamtinnen und Beamten reichen für eine Anpassung der Bemessung der gemeind-
lichen Pensionsrückstellungen aus. Derartige Anpassungen der gemeindlichen Versorgungsverpflichtungen, die 
zur Veränderung des Volumens der gemeindlichen Pensionsrückstellungen (Erhöhungen oder Reduzierungen) 
führen, sind regelmäßig zum nächsten Abschlussstichtag nach Eintritt des entsprechenden Ereignisses vorzu-
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nehmen. Sie verändern nicht dabei nicht nur den Wertansatz des entsprechenden Bilanzpostens auf der Passiv-
seite der gemeindlichen Bilanz, sondern sind auch bezogen auf das betroffene Haushaltsjahr ebenfalls in der 
gemeindlichen Ergebnisrechnung als Aufwendungen oder Erträge zu erfassen.  
 
Sofern z. B. eine Besoldungsanpassung in mehreren Stufen vorgesehen ist und davon unterschiedliche Haus-
haltsjahre betroffen sind, ist eine Anpassung bei den gemeindlichen Pensionsrückstellungen jeweils haushalts-
jahrbezogen vorzunehmen (vgl. z. B. §§ 4 und 6 BesVersAnpG 2011/2012 NRW). Eine gesetzlich bestimmte 
Besoldungsanpassung mit einer künftigen Wirksamkeit verpflichtet die Gemeinde nicht, zu einer vorgezogenen 
Anpassung ihrer Pensionsrückstellung im Jahr der Verkündung des Gesetzes. Der beamtenrechtliche Anspruch 
aus einer künftigen Besoldungsanpassung entsteht erst durch die erbrachte Dienstleistung der Beschäftigten im 
betreffenden Jahr. Die daraus entstehende Verpflichtung ist deshalb auch erst zum Abschlussstichtag des betref-
fenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen. Bei den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger ist 
eine Anpassung dann von der Gemeinde zu dem Abschlussstichtag vorzunehmen, der nach dem gesetzlich 
bestimmten Anpassungszeitpunkt liegt. 
  
  
1.2 Zu Satz 2 (Rückstellungen für weitere beamtenrechtliche Ansprüche): 
 
1.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, unter dem Bilanzposten „Pensionsrückstellungen“ in ihrer Bilanz auch Rückstellun-
gen für sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche der Beamtinnen und Beamten für die Zeit 
nach ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst anzusetzen. Zu diesen Ansprüchen zählen insbesondere die 
beamtenrechtlichen Ansprüche auf Beihilfen nach § 77 LBG NRW, deren Wertansatz vereinfachend als prozen-
tualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt werden kann. Der dazu genutzte Prozentsatz 
soll mindestens alle fünf Jahre überprüft werden.  
 
 
1.2.2 Die Rückstellungen für Beihilfeansprüche 
 
Die Beamtinnen und Beamten der Gemeinde haben auch als Versorgungsempfänger einen Anspruch auf Beihil-
fen gegenüber ihrem früheren Dienstherrn. Dieser Anspruch soll die angemessenen Aufwendungen im notwendi-
gen Umfang im Krankheits- und Pflegefall sowie in anderen medizinisch abgrenzbaren persönlichen Lagen abde-
cken (vgl. § 2 BVO NRW). Beihilfefähig sind daher die Aufwendungen für medizinische Maßnahmen, deren Wirk-
samkeit und therapeutischer Nutzen nachgewiesen sind, z.B. zur Vorbeugung und Linderung von Erkrankungen 
oder Behinderungen, zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit und Besserung des Gesundheitszu-
standes (einschließlich Rehabilitation), zur Früherkennung von Krankheiten u.a.  
 
Die Gemeinde hat zudem zu beachten, dass in den Fällen, in denen ein Beamter zu einem anderen Dienstherrn 
abgeordnet wird, in dessen Dienstbereich die Beihilfeverordnung anzuwenden ist, der jeweilige Dienstherr des 
Beamten die Beihilfen zu den entstandenen Aufwendungen zahlt, die während des Zeitraums der Dienstleistung 
bei ihm entstehen. Bei Abordnungen von oder zu Dienstherren außerhalb von Nordrhein-Westfalen ist zudem § 
14 Absatz 4 Satz 2 und 3 BeamtStG zu beachten. Sofern ein Beamter zu einem anderen Dienstherrn in Nord-
rhein-Westfalen versetzt wird, sind von dem aufnehmenden Dienstherrn die Beihilfen zu Aufwendungen zu zah-
len, die nach dem Zeitpunkt der Versetzung entstanden sind. Bei einer Versetzung zu einem Dienstherrn außer-
halb Nordrhein-Westfalens sind dem Beamten bis zum Zeitpunkt der Versetzung Beihilfen zu den entstandenen 
Aufwendungen Beihilfen nach der Beihilfeverordnung zuzahlen (vgl. § 1 Absatz 4 und 5 BVO NRW). 
 
Bei der Bemessung von Beihilferückstellungen sind die dazu verordnungsrechtlich bestimmten Vorgaben zu be-
rücksichtigen. Dabei ist zu beachten, dass Beihilfeansprüche nicht nur für die Beihilfeberechtigten selbst, sondern 
i.d.R. auch für deren Angehörigen bestehen (vgl. § 1 BVO NRW). Die Gemeinde hat zudem eigenverantwortlich 
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zu entscheiden, ob wegen der Bedeutung der Beihilfen dafür eine gesonderte Rückstellung in der gemeindlichen 
Bilanz angesetzt oder ein „Davon-Vermerk“ zu der Pensionsrückstellung ausgewiesen wird. Gleichzeitig ist von 
ihr dabei zu klären, welche und in welchem Umfang sachgerechte Angaben dazu im Anhang im gemeindlichen 
Jahresabschluss gemacht werden. 
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Barwert der Pensionsrückstellungen nach dem Teilwertverfahren): 
 
1.3.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Die Pensionsverpflichtungen der Gemeinde sind jeweils zum Abschlussstichtag auf der Grundlage einer Be-
standsaufnahme und unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse der Beamtinnen und Beamten zu 
ermitteln und zu bilanzieren. Die Bestandsaufnahme soll dabei die Feststellung der pensionsberechtigten Be-
schäftigten sowie den Umfang der zu erwartenden Pensionsansprüche umfassen und die Festlegung der Höhe 
der in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Pensionsrückstellung ermöglichen. Die örtliche Entscheidung 
über das Verfahren zur Ermittlung der Rückstellung muss berücksichtigen, dass die haushaltsrechtliche Vorschrift 
vom Vorhandensein vergleichbarer Verhältnisse bei den Gemeinden ausgeht und eine möglichst einheitliche 
Ermittlung der Pensionsrückstellungen sicherstellen will, u.a. durch die Festlegung des bei der Bemessung der 
Pensionsrückstellung anzuwendenden Rechnungszinses.  
 
Die Vorschrift sieht zudem vor, dass für die Pensionsrückstellungen die Gemeinde den Barwert im Rahmen des 
Teilwertverfahrens unter Beachtung der anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik zu ermitteln hat. Bei 
diesem Verfahren werden zum jeweiligen Abschlussstichtag für die künftigen Versorgungsleistungen für die akti-
ven Beamtinnen und Beamten nur die Dienstzeiten berücksichtigt, in denen durch Dienstleistungen dieser Be-
schäftigten eine „Gegenleistung“ gegenüber der Gemeinde entstanden ist. Das Verfahren gewährleistet daher 
eine verursachungsgerechte Verteilung der gemeindlichen Aufwendungen für die künftigen Versorgungsleistun-
gen bezogen auf die erbrachten Dienstjahre der Versorgungsberechtigten.  
 
Der Barwert als ein abgezinster Kapitalwert ist dazu eine geeignete Bemessungsgröße, denn es ist unstreitig, 
dass aus Gründen der laufenden Zahlung von Versorgungsleistungen durch die Gemeinde die gemeindliche 
Rückstellungsbildung „rentenmäßig“ zu erfolgen hat. Auf der Grundlage der gemeindlichen Versorgungspflichten 
ist jedenfalls keine Abgeltung durch die Zahlung eines Einmalbetrages an die Berechtigten vorgesehen. Die Pen-
sionsrückstellung ist deshalb von der Gemeinde so ratierlich anzusammeln, dass beim Eintritt der Beamtin oder 
des Beamten in den Ruhestand der Barwert der Versorgungsleistungen in die gemeindliche Pensionsrückstellung 
eingestellt worden ist. Die Grundlage dafür wird durch die Einzelbewertung der persönlichen Verhältnisse der 
Beamtinnen und Beamten geschaffen, bei der biometrische Rechengrößen durch den Einsatz von Richttafeln zu 
der erwartenden Lebensdauer und der daraus zu erwartenden Pensionszeit genutzt und die anerkannten Regeln 
der Versicherungsmathematik angewandt werden.  
 
Die Gemeinde hat daher zu jedem Abschlussstichtag die von ihren Beamtinnen und Beamten durch Dienstleis-
tungen erworbenen Versorgungsansprüche zu ermitteln und entsprechend den Veränderungen in der Zeit ihrer 
aktiven Beschäftigung (bis zum Eintritt des Versorgungsfalls) die Pensionsrückstellungen weiter aufzubauen. Sie 
hat dabei eine Anzahl von Fragen zu den zu berücksichtigenden örtlichen Sachverhalten und Daten zu klären und 
Entscheidungen über eine Vielzahl von Variablen zu treffen, z. B. über den Erfüllungsbetrag, über die Richttafel 
mit den biometrischen Werten, den Beginn der Anwartschaft, die Ermittlung des Barwertes. Es bedarf dazu aber 
auch noch der Berücksichtigung weiterer Daten und Gegebenheiten aus dem örtlichen Umfeld. Im Ergebnis wird 
ein „Versorgungsbild“ für jeden betroffenen Beschäftigten erstellt, um im Berechnungsverfahren ein sachlich und 
rechnerisch zutreffendes Ergebnis über die Höhe des erworbenen Anspruches auf Versorgung und über die in 
der gemeindlichen Bilanz anzusetzende Pensionsrückstellung zu erreichen. 
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1.3.2 Das Teilwertverfahren  
 
1.3.2.1 Die Inhalte und Zwecke 
 
Die Ermittlung des Barwertes der gemeindlichen Pensionsverpflichtungen hat die Gemeinde nach der Vorschrift 
im Teilwertverfahren vorzunehmen. Dadurch wird eine periodengerechte Verteilung der Pensionsverpflichtungen 
auf die einzelnen Dienstjahre der Beamtinnen und Beamten sichergestellt. Außerdem wird dabei davon ausge-
gangen, dass die Beamtinnen und Beamten i.d.R. die volle Dienstleistung für ihre Pensionsanwartschaften noch 
nicht erbracht haben. In jedem weiteren von den Beamtinnen und Beamten geleisteten Dienstjahr wird daher ein 
weiterer Anteil am endgültigen Leistungsanspruch durch diese Bediensteten erworben, der den Pensionsrückstel-
lungen zuzurechnen ist. Die Rückstellungsbemessung nach dem Teilwertverfahren entspricht daher dem Grund-
satz eines vollständigen Ausweises der gemeindlichen Verpflichtungen zum jeweiligen Abschlussstichtag.  
 
Beim Teilwertverfahren beginnt die Bemessung der Pensionsrückstellung ab dem Zeitpunkt des Diensteintritts 
der Beamtin oder des Beamten, denn regelmäßig ist die Dienstzeit, die vom Tage der ersten Berufung in das 
Beamtenverhältnis an zurückgelegt wurde, ruhegehaltfähig (vgl. § 6 BeamtVG). Ein Ruhegehalt wird aber der 
Beamtin oder dem Beamten nur gewährt, wenn eine Dienstzeit von mindestens fünf Jahren abgeleistet wurde 
(vgl. § 4 Absatz 1 Nummer 1 BeamtVG). Daher muss die Gemeinde in dem Jahr, ab dem die Beamtin oder der 
Beamte einen Anspruch auf eine Versorgung hat (Pensionszusage) zusätzlich eine Einmalzurückstellung zur 
Abdeckung der Ansprüche aus der bisher abgeleisteten Dienstzeit vorgenommen werden.  
 
Zu jedem weiteren Abschlussstichtag ist dann der Teilwert der Pensionsverpflichtung zu ermitteln und die Pensi-
onsrückstellung entsprechend aufzustocken, und zwar bis zu dem Jahr, in dem der Barwert der künftigen Versor-
gungsleistungen der Gemeinde erreicht wird. Die Höhe der jährlichen Zuführung zur Pensionsrückstellung ergibt 
sich dabei aus dem Unterschied zwischen dem Barwert der Rückstellungen am Abschlussstichtag des Haushalts-
jahres und dem Barwert der Rückstellungen am Abschlussstichtag des vorangegangenen Haushaltsjahres. Die 
Gesamtsumme der jährlichen Zuführungen ist jedoch auch noch abhängig von verschiedenen weiteren Faktoren 
und den örtlichen Gegebenheiten, z. B. von zusätzlich erworbenen Anwartschaften der Beamtinnen und Beamten 
im aktiven Dienst, von Veränderungen des Personalbestandes oder von Veränderungen in den Berechnungs-
grundlagen aufgrund neuer biometrischer Erwartungen.  
 
Eine Veränderung entsteht ebenso durch eine Beförderung einer Beamtin oder eines Beamten, sodass die Zufüh-
rung zur Pensionsrückstellung entsprechend dem neuen Versorgungsanspruch anzupassen ist. In solchen Fällen 
ist zu beachten, dass im ersten Jahr nach einer Beförderung zusätzlich auch die bisherigen Dienstzeiten und 
nicht nur das abgelaufene Jahr im Rahmen des Zuführungsbetrages zu berücksichtigen sind, denn der Pensions-
anspruch einer Beamtin oder eines Beamten baut auf ihrer oder seiner gesamten Dienstzeit auf. In diesem Zu-
sammenhang ist jedoch nicht die weitere persönliche Karriere des einzelnen Beamten zu berücksichtigen, weil 
erst zukünftig aus der Arbeit des betreffenden Beamten in einer anderen Funktion der Nutzen (Ertrag) für die 
Gemeinde entsteht. 
 
Bei der Abwägung der Gemeinde, ob von den zugelassenen Verallgemeinerungen Gebrauch gemacht wird, ist 
vorrangig auf die wirtschaftliche Betrachtungsweise bei der Ermittlung der örtlich geprägten Pensionsrückstellun-
gen abzustellen. Wirtschaftlich bewertet entstehen die Ansprüche eines voraussichtlich dauerhaft Beschäftigten 
grundsätzlich ab dem tatsächlichen Beginn der Dienstzeit. Der Ermittlung der Pensionsrückstellungen kann von 
der Gemeinde aber auch ein allgemeiner Zeitpunkt zugrunde gelegt werden, bei dem jedoch die betreffende 
Laufbahngruppe der Beamtin oder des Beamten zu berücksichtigen ist. Sofern die Gemeinde von dieser Verein-
fachung (kann allgemein das … Lebensjahr … angesetzt werden) Gebrauch machen will, muss die getroffene 
Festlegung bei allen Beamtinnen und Beamte der gleichen Laufbahngruppe und nicht nur in ausgewählten Ein-
zelfällen zur Anwendung kommen. Der vereinfachten Vorgehensweise durch die Gemeinde steht das Dienstrecht 
der Beamten nicht entgegen.  
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1.3.2.2 Die Begriffe „Teilwert“ und „Barwert“ 
 
In den gängigen Berechnungsverfahren zur Ermittlung der gemeindlichen Pensionsrückstellungen wird regelmä-
ßig zwischen dem „Wert der Pensionsverpflichtung“ zum aktuellen Abschlussstichtag und dem Wert im Zeitpunkt 
des Eintritts in den Ruhestand (Pensionierung) unterschieden. Dazu werden dann die Begriffe „Teilwert“ und 
„Barwert“ benutzt. In diesem Zusammenhang stellt der Begriff „Teilwert“ den aktuellen Wert der gemeindlichen 
Pensionsverpflichtungen zum Abschlussstichtag dar, sofern die Beamtinnen und Beamten der Gemeinde noch 
weitere Dienstjahre ableisten müssen, bevor diese Bediensteten ihre vollen Pensionsansprüche erworben haben.  
 
Der Begriff „Barwert“ stellt in diesem Zusammenhang den beizulegenden Wert der gesamten künftigen gemeind-
lichen Pensionsverpflichtungen für die Beamtin oder den Beamten dar, um deren Versorgungsansprüche abgel-
ten zu können (Erfüllungsbetrag). Bei der Bemessung der gemeindlichen Pensionsrückstellungen ist der perso-
nenbezogene Teilwert gleich dem Barwert der künftig durch die Gemeinde zu erbringenden Versorgungsleistun-
gen, jedoch abzüglich der sich noch bis zum Ausscheiden aus den Dienst oder bis zum Erwerb der vollen Pensi-
onsansprüche einer Beamtin oder eines Beamten ergebenden gleichmäßigen Jahresbeträge. Die Verwendung 
des Begriffes „Barwert“ in unterschiedlicher Form beeinträchtigt jedoch nicht die Anwendung der haushaltsrechtli-
chen Vorschrift durch die Gemeinde.  
 
 
1.3.3 Die Barwertbestimmung  
 
Der Barwert der gesamten Pensionsverpflichtungen der Gemeinde gegenüber ihren Beamtinnen und Beamten ist 
unter Zugrundelegung von Regeln der Versicherungsmathematik zu jedem Abschlussstichtag, bezogen auf die 
künftigen gemeindlichen Versorgungsleistungen (Erfüllungsbetrag) zu ermitteln. Es ist dabei unstreitig, dass die 
Rückstellungsbildung „rentenmäßig“ auf der Grundlage dieses Barwertes erfolgen muss. Unter dem Begriff „Bar-
wert“ ist definitionsgemäß der abgezinste Wert der künftigen Versorgungsleistungen unter Berücksichtigung des 
Eintretens des Ruhestands der Beamtinnen und Beamten zu verstehen. In der Versicherungsmathematik, die 
auch Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung enthält, ist der Barwert der auf einen bestimmten Stichtag ab-
gezinste Wert der voraussichtlich von der Gemeinde zu erbringenden künftigen Versorgungsleistungen. Dieser 
Wert in abgezinster Form muss zum Zeitpunkt des Eintritts einer Beamtin oder eines Beamten in den Ruhestand 
als Pensionsrückstellung in der gemeindlichen Bilanz angesetzt sein.  
 
In die Barwertbestimmung sind derzeit u.a. biometrische Grundlagen, jedoch noch keine Trendannahmen, z. B. 
die berufliche Entwicklung, mögliche Preissteigerungen bei den Lebenshaltungskosten u.a., einzubeziehen, auch 
wenn es insgesamt gesehen, auf den künftigen Erfüllungsbetrag als Verpflichtungsgröße der Gemeinde an-
kommt. Die Festlegung der Bewertung der gemeindlichen Pensionsverpflichtungen mit dem Barwert hat zudem 
zur Folge, dass dadurch gleichzeitig die grundsätzliche Verteilung der Aufwendungen aus den Versorgungsver-
pflichtungen auf die einzelnen Jahre der Totalperiode als Pensionsrückstellungen oder/und als Versorgungsaus-
zahlungen bestimmt wird. Außer dass der Berechnung des Barwertes der in der Vorschrift festgelegte Zinssatz 
von fünf Prozent zugrunde zu legen ist, bestehen keine weiteren gesetzlichen Vorgaben. Gleichwohl sind im 
Rahmen der Berechnung der gemeindlichen Rückstellung weitere Annahmen konkret festzulegen, z. B. die Höhe 
des künftigen Anstiegs der Versorgungsleistungen oder allgemeine Preis- und Kostensteigerungen. 
 
Im Vergleich mit einer (fiktiven) einmaligen Abgeltung der Versorgungsleistungen der Gemeinde durch einen 
Einmalbetrag an die Berechtigten zeigt, sich, dass insgesamt betrachtet der künftige Lebensunterhalt innerhalb 
der Ruhestandszeit als ausreichend gesichert angesehen werden kann, weil durch eine Anlage des Abgeltungs-
betrages und der daraus entstehenden Zinserträge das gleiche Ergebnis erzielbar ist.. Diese Sachlage zeigt, 
dass die Gemeinde beim Eintritt einer Beamtin oder eines Beamten in den Ruhestand nicht zwingend den dem 
jeweils Berechtigten zustehenden Nominalbetrag verfügbar haben muss, sondern nur den Barwert dieses Betra-
ges zur Auszahlung bringen müsste. Durch den aus einer Kapitalanlage entstehenden Zinseffekt für die Gemein-
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de würde diese dann gleichwohl ihre Verpflichtungen gegenüber den betreffenden Beamtinnen und Beamten 
fiktiv erfüllt haben.  
 
Die Pensionsrückstellungen sollen daher von der Gemeinde nur in dem Umfang gebildet werden, der nach ver-
nünftiger kaufmännischer Beurteilung als Erfüllungsbetrag notwendig ist. Daraus folgt, dass die gemeindliche 
Beurteilung in sich schlüssig und sich aus den objektiven Umständen des zu beurteilenden Sachverhalts mit Blick 
auf die künftige Leistungszeit entwickeln lassen muss. Bei der Beurteilung dürfen von der Gemeinde mögliche 
positive und negative Aspekte nicht ausgeschlossen werden. Außerdem müssen die gemeindlichen Pensions-
rückstellungen nicht so bemessen werden, dass bei Eintritt einer Beamtin oder eines Beamten in den Ruhestand 
die von der Gemeinde gebildeten Rückstellungen ab diesem Zeitpunkt in Höhe der jeweils jährlich zu zahlenden 
Versorgungsleistungen gemindert werden können. Wegen der Anwendung des Barwertes und der Abzinsung der 
Pensionsrückstellungen ist nicht davon auszugehen, dass von Anfang an der Zahlungsbetrag dem Betrag der 
Inanspruchnahme der bilanzierten Pensionsrückstellung entspricht.  
 
Im Rahmen der jährlich haushaltsmäßig bedingten Veränderungen der gemeindlichen Pensionsrückstellung sollte 
die Zuführung zur Pensionsrückstellung getrennt von der Inanspruchnahme (Herabsetzung) erfasst werden (Brut-
tomethode). In besonderen Fällen ist es vertretbar, in der gemeindlichen Ergebnisrechnung nur den entstehenden 
Nettobetrag als Ertrag oder Aufwand nachzuweisen (Nettomethode). Diese Vorgehensweise bedingt dabei, dass 
dazu im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss sachgerechte Angaben gemacht werden. Es ist zudem zu 
beachten, dass von Beginn des Erwerbs von Versorgungsanwartschaften durch die Beamtinnen und Beamten 
der Gemeinde bis zum Zeitpunkt der letzten Zahlung von Versorgungsleistungen durch die Gemeinde jährlich 
haushaltsmäßige Aufwendungen entstehen können. Diese Aufwendungen haben einerseits ihre Ursache in den 
jährlich neu entstehenden Versorgungsansprüchen der Beamtinnen und Beamten der Gemeinde. Andererseits 
können die jährlichen Versorgungsleistungen der Gemeinde an ihre Versorgungsempfänger, auch in Form von 
Umlagezahlungen an eine Versorgungskasse, auch zu Aufwendungen im betreffenden Haushaltsjahr führen.  
 
 
1.3.4 Die Eckpunkte für die Bewertung 
 
Mit Hilfe von allgemeinen Eckpunkten sollen bei der Bewertung von Pensionsverpflichtungen durch die Gemeinde 
erhebliche Ergebnisunterschiede im Vergleich mit anderen Gemeinden ausgeschlossen werden, die insbesonde-
re durch die bei der Berechnung im Einzelnen festzulegenden Variablen entstehen können. In diesem Zusam-
menhang ist deshalb in der Vorschrift z.B. festgelegt worden, dass der Ermittlung der gemeindlichen Pensions-
rückstellungen einheitlich ein Rechnungszins von 5 v.H. zugrunde zu legen ist. Außerdem bestehen weitere 
Maßgaben, die als Eckpunkte zur Bewertung der gemeindlichen Pensionsverpflichtungen durch einen Runderlass 
des Innenministeriums veröffentlicht wurden (vgl. RdErl. vom 04.01.2006; SMBl. NRW. 653). Wichtige Eckpunkte, 
die bei der Bewertung von gemeindlichen Pensionsverpflichtungen zur Anwendung kommen können, werden 
nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung): 
 

 
Die Eckpunkte für die Bewertung von Pensionsrückstellungen 

 
 
- Für den Beginn der Dienstzeit ist grundsätzlich der Beginn des Dienstverhältnisses, also der 

Zeitpunkt der erstmaligen Berufung in das Beamtenverhältnis anzusetzen. Allgemein kann aber 
für den mittleren und gehobenen Dienst das vollendete 19. Lebensjahr und für den höheren 
Dienst das vollendete 25. Lebensjahr angesetzt werden. Für Beamtinnen und Beamte auf Zeit 
kann das vollendete 25. Lebensjahr als Beginn der Dienstzeit angesetzt werden.  

 
 
- Der Ablauf der zu berücksichtigenden Dienstzeit mit den erfolgten Beförderungen und den mögli-

chen Teilzeitbeschäftigungen sowie den sonstigen Veränderungen im einzelnen Beamtenverhält-
nis, z.B. Verpflichtungen aus einem Versorgungsausgleich, ist im zeitlichen und sachlichen Um-
fang zu ermitteln und in die Bewertung einzubeziehen. 
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Die Eckpunkte für die Bewertung von Pensionsrückstellungen 

 
 
- Für das zeitliche Ende der anzusetzenden Dienstzeit ist bei Beamtinnen und Beamten die jeweili-

ge gesetzliche Altersgrenze als Eintritt in den Ruhestand anzusetzen. Bei Beamtenverhältnissen 
auf Zeit kann unabhängig vom Einzelfall das 65. Lebensjahr als Zeitpunkt für den Eintritt in den 
Ruhestand angesetzt werden. 
 

 
- Mögliche vorherige beamtenrechtliche Dienstverhältnisse sind zu ermitteln, sofern sich andere 

Dienstherren an den künftigen Versorgungslasten der Gemeinde zu beteiligen haben, z.B. nach 
dem Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW. 

 
 
- Mögliche Ansprüche der Beamtinnen und Beamten aus der gesetzlichen Rentenversicherung 

sollen nicht in die Bewertung der Pensionsrückstellungen einbezogen werden.  
 
 
- Die Bewertung von Beihilfeverpflichtungen ist getrennt von der Bewertung der Pensionsrückstel-

lungen vorzunehmen, auch wenn der ermittelte Ansatz der Pensionsrückstellungen eine zutref-
fende Grundlage dafür bildet. 

 
Abbildung 497 „Die Eckpunkte für die Bewertung von Pensionsrückstellungen“ 

 
Diese Eckpunkte wurden vielfach für die Bemessung und den Ansatz von gemeindlichen Pensionsrückstellungen 
in der Eröffnungsbilanz genutzt, um vereinfachend auf pauschaler Basis die Versorgungsverpflichtungen der 
Gemeinde zu bestimmen. Die Gemeinde ist daran aber nicht gebunden, sondern kann zu einem späteren Zeit-
punkt die zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen konkret nach den tatsächlichen Verhältnissen der einzelnen 
Beamtinnen und Beamten ermitteln. Der durch die Anpassung möglicherweise entstehende Differenzbetrag ist 
als Ertrag oder Aufwand haushaltsmäßig in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen. 
 
 
1.3.5 Die Berücksichtigung des Versorgungsausgleichs 
 
Nach dem Familienrecht findet bei einer Scheidung von Ehegatten oder einer Trennung von Lebenspartnern ein 
Ausgleich der während dieser Zeit von den Ehe- oder Lebenspartnern erworbenen Anrechte auf eine Versorgung 
wegen Alters oder verminderter Erwerbsfähigkeit statt (Versorgungsausgleich). In den Ausgleich sind z. B. auch 
die beamtenrechtlichen Anwartschaften auf eine künftige Versorgung einzubeziehen (vgl. Versorgungsaus-
gleichsgesetz). Durch den Versorgungsausgleich findet eine interne Teilung von in der Ehezeit erworbenen An-
sprüchen zwischen den Ehegatten bzw. Lebenspartnern statt. Auszugleichen ist dabei die Hälfte jedes in der 
Ehezeit erworbenen unverfallbaren Versorgungsanrechtes bei jedem Ehegatten im jeweils betroffenen Versor-
gungssystem. Als ausgleichspflichtige Person gilt dabei derjenige, der in der Ehezeit ein ausgleichspflichtiges 
Anrecht erworben hat. Das Anrecht muss mit der ausgleichsberechtigten Person im Wert des jeweiligen Ehezeit-
anteils geteilt und dazu ein Ausgleichswert ermittelt werden.  
 
In solchen Fällen kommt es zu einer dauerhaften Kürzung der Versorgungsleistungen an die Beamtin oder den 
Beamten als Ausgleichverpflichteten, denn die künftige Versorgung ist um den Ausgleichswert zu kürzen. Es 
können aber im Einzelnen auch besondere Lebensumstände bestehen, die dazu führen, dass von einem Aus-
gleichsverfahren abzusehen ist, z. B. bei kurzer Ehezeit, bei Geringfügigkeit der Differenz der Ausgleichswerte 
oder bei fehlender Ausgleichsreife des Anrechts (vgl. §§ 3, 18 und 19 VersAusglG). Es besteht außerdem die 
Möglichkeit zum Abschluss von eigenständigen Versorgungsausgleichsvereinbarungen (vgl. § 6 ff. VersAusgG). 
Mit einer solchen Vereinbarung können die jeweiligen Anrechte der Partner auf den Anderen übertragen oder 
begründet werden. 
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1.3.6 Die Auswirkungen des Barwertes 
 
Von Beginn des Dienstverhältnisses der Beamtinnen und Beamten an bis zum Zeitpunkt der letzten Zahlung von 
Versorgungsleistungen entstehen für die Gemeinde aufgrund der beamtenrechtlichen Verpflichtungen haus-
haltsmäßige Aufwendungen. Dieser gemeindliche Aufwand entsteht durch die notwendigen Zuführungen zu den 
Pensionsrückstellungen in der Zeit des aktiven Dienstes sowie durch Veränderungen und nicht auflösbaren Pen-
sionsrückstellungen in der Pensionszeit der Beamtinnen und Beamten. Die Höhe des Aufwandes ist dabei auch 
von den in der Vorschrift festgelegten Annahmen sowie von den eigenen Annahmen der Gemeinde abhängig, die 
der vorzunehmenden Ermittlung des Barwertes der gemeindlichen Pensionsrückstellungen zum jeweiligen Ab-
schlussstichtag zugrunde zu legen sind.  
 
Diese Sachlage hat für die Gemeinde zur Folge, dass die jährlichen Versorgungsleistungen der Gemeinde an ihre 
Versorgungsempfänger bzw. die Umlagezahlungen an eine Versorgungskasse teilweise noch Aufwendungen für 
die Gemeinde auslösen können, die zusätzlich zu den Aufwendungen für die Rückstellungsbildung für die aktiven 
Beamtinnen und Beamten im betreffenden Haushaltsjahr entstehen. Ob und in welchem Umfang solche zusätzli-
chen Aufwendungen entstehen, ist auch von der Betrachtungsweise abhängig. Ein Vergleich zwischen den von 
der Gemeinde bilanzierten (angesetzten) Pensionsrückstellungen und den von ihr auszuzahlenden Versorgungs-
leistungen können das einzelne Beamtenverhältnis, aber auch die gesamten bestehenden Verpflichtungen der 
Gemeinde zugrunde gelegt werden.  
 
In diesem Zusammenhang ist zudem zu berücksichtigen, dass der Barwert der gemeindlichen Pensionsrückstel-
lungen betragsmäßig nicht so hoch ist, dass bei Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand die Ge-
meinde den vollen Erfüllungsbetrag als Pensionsrückstellung bilanziert hat. Die ab dem Eintritt von Beamtinnen 
und Beamten in den Ruhestand mögliche Herabsetzung der angesetzten Pensionsrückstellung entspricht daher 
ab diesem Zeitpunkt regelmäßig nur einem Anteil der von der Gemeinde an die Versorgungsempfänger zu zah-
lenden Versorgungsleistungen.  
 
 
1.3.7 Nicht zulässige Verfahren 
 
1.3.7.1 Das Gegenwartsverfahren 
 
Bei der Ermittlung der Pensionsverpflichtungen der Gemeinde soll wegen der Verfahrensvorgaben in der Vor-
schrift nicht das Gegenwartsverfahren zur Anwendung kommen. Bei diesem Verfahren wird wie beim Teilwertver-
fahren davon ausgegangen, dass in jedem Dienstjahr der Beamtinnen und Beamten ein weiterer Anteil am end-
gültigen Anspruch auf gemeindliche Versorgungsleistungen erworben wird. Mit der Rückstellungsbildung wird 
ebenfalls im Zeitpunkt der Pensionszusage (Beginn des Pensionsanspruchs der Beamtin und des Beamten), also 
fünf Jahre nach Eintritt in das Beamtenverhältnis begonnen. Es wird bei diesem Verfahren die Dienstzeit zwi-
schen dem Diensteintritt und der Pensionszusage nicht wie im Teilwertverfahren durch eine „Einmalrückstellung“ 
berücksichtigt, die aufgrund der weiteren Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde bis zum Eintritt des Beamten 
in den Ruhestand ratierlich weiter aufgestockt wird. Zum jeweiligen Abschlussstichtag würden deshalb die Ver-
pflichtungen der Gemeinde nicht vollständig bilanziert. 
 
 
1.3.7.2 Das Anwartschaftsbarwertverfahren 
 
Für die Ermittlung der gemeindlichen Pensionsverpflichtungen stellt auch das Anwartschaftsbarwertverfahren 
kein geeignetes Verfahren dar. Bei diesem versicherungsmathematischen Verfahren soll zu jedem Abschluss-
stichtag nur der Teil der gemeindlichen Pensionsverpflichtungen bewertet werden, für den bereits Dienstleistun-
gen von den Beamtinnen und Beamten der Gemeinde erbracht worden sind. Der Barwert davon würde dann das 
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Volumen der gemeindlichen Pensionsrückstellung bestimmen. Die Gemeinde würde in einem solchen Verfahren 
ihre Verpflichtungen gegenüber den Beamtinnen und Beamten nicht vollständig abbilden. 
 
 
1.3.7.3 Das Rentenbarwertverfahren 
 
Für die Ermittlung der gemeindlichen Pensionsverpflichtungen stellt auch das Rentenbarwertverfahren kein ge-
eignetes Verfahren dar. Der Rentenbarwert stellt dabei eine Kapitalgröße dar, mit der unter Einbeziehung der 
möglichen Verzinsung die künftige Finanzleistung erbracht werden kann. Dieses Verfahren kommt üblicherweise 
zur Anwendung, wenn bereits laufende Rentenzahlungen oder Pensionen zu erbringen sind, denn damit kann der 
Wert einer Rente betrachtet werden, z. B. zum jährlichen Abschlussstichtag. Dieses Verfahren wurde auch nicht 
gesondert zur Ermittlung der gemeindlichen Verpflichtung für die zum Eröffnungsbilanzstichtag vorhandenen 
Versorgungsempfänger zugelassen. Von einer solchen Vorgabe oder einem Wahlrecht in der haushaltsrechtli-
chen Vorschrift wurde aber aus Gründen der einheitlichen Handhabung und Vergleichbarkeit abgesehen. 
 
 
1.4 Zu Satz 4 (Rechnungszins bei Pensionsrückstellungen): 
 
1.4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die gemeindlichen Versorgungsverpflichtungen gegenüber den Beamtinnen und Beamten werden von der Ge-
meinde nicht durch einen Einmalbetrag an die Berechtigten abgegolten. Vielmehr wird bei diesen Verpflichtungen 
der Gemeinde grundsätzlich davon ausgegangen, dass die daraus resultierenden Versorgungsleistungen erst 
nach einer längeren Dienstzeit der Beamtinnen und Beamten (in Zukunft) fällig werden. In dem künftigen Erfül-
lungsbetrag der Gemeinde sind daher grundsätzlich Zinseffekte enthalten. Unter Einbeziehung der Möglichkeit, 
dass die Gemeinde durch eine ihren Pensionsrückstellungen entsprechende zweckbezogene Kapitalanlage auch 
Zinserträge tatsächlich erzielen könnte, ist es allgemein geboten, bei der Bewertung der Pensionsverpflichtungen 
der Gemeinde einen Zinseffekt in geeigneter und sachgerechter Weise zu berücksichtigen.  
 
In der Vorschrift ist daher festgelegt worden, dass der Ermittlung der gemeindlichen Pensionsrückstellungen ein 
einheitlicher Rechnungszins zugrunde zu legen ist. Für diesen Rechnungszins ist ein Prozentsatz von 5 v.H. 
bestimmt worden. Diese sachlich gebotene Festlegung lässt sich hinsichtlich ihrer Größenordnung durch Veröf-
fentlichungen belegen, nach denen in der Zeit vom Jahre 2007 bis zum Jahr 2010 der in dieser Vorschrift be-
stimmte Rechnungszins innerhalb der Schwankungsbreite der ermittelten Größenordnungen im privatwirtschaftli-
chen Bereich liegt (vgl. Abbildung 1 in der Zeitschrift „Der Betrieb“ Nr. 50 vom 16.12.2011, Seite 2786).  
 
Die haushaltsrechtliche Entscheidung über die Größenordnung des von der Gemeinde anzuwendenden Rech-
nungszinses kann bereits deshalb als sachgerecht bewertet werden. Die Festlegung wurde auch dadurch ge-
prägt, dass ein höherer Rechnungszins dazu führt, dass in einem noch größeren Maße gemeindliche Aufwen-
dungen in die Zukunft verschoben und nicht dem Verursachungsjahr (Entstehen der gemeindlichen Verpflichtun-
gen für künftige Versorgungsleistungen) zugerechnet werden.  
 
 
1.4.2 Kein Wahlrecht für die Gemeinde 
 
Die Festlegung eines einheitlichen Rechnungszinses für die Bemessung der gemeindlichen Pensionsrückstellun-
gen soll eine einheitliche Verfahrensweise bei der Gemeinde gewährleisten. Es sind jedenfalls keine Gegebenhei-
ten erkennbar, dass ein Entscheidungsspielraum für die Gemeinden über die Höhe des anzusetzenden Rech-
nungszinses geschaffen werden muss. Aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse bei den Gemeinden und unter 
Beachtung einer möglichst zutreffenden und wirtschaftlichen Zurechnung zum Haushaltsjahr, in dem die Ursache 
für die Rückstellungsbildung bzw. der beamtenrechtliche Anspruch entsteht, stellt die gesetzliche Bestimmung 
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aber auch keine einzuhaltende Mindestvorgabe für die Bildung von Pensionsrückstellungen durch die Gemeinde 
dar. Eine solche Annahme ließe zu, dass eine Gemeinde, die haushaltswirtschaftlich zu einer höheren Rückstel-
lungsbildung in der Lage wäre, nach eigenem Ermessen der Ermittlung ihrer Pensionsrückstellungen einen gerin-
geren Rechnungszins zugrunde legen könnte.  
 
Einer solchen Möglichkeit steht aber entgegen, dass die Ermittlung der gemeindlichen Pensionsrückstellungen 
nicht in das Belieben der Gemeinde gestellt werden soll, sondern nach einheitlichen vom Gesetzgeber bestimm-
ten Grundsätzen durchzuführen ist. Die Festlegung über das Verfahren der Ermittlung der Rückstellungen ein-
schließlich der Festlegung des anzuwendenden Rechnungszinses geht deshalb vom Vorhandensein vergleichba-
rer Verhältnisse bei den Gemeinden aus und soll die einheitliche und nachvollziehbare Ermittlung der Pensions-
rückstellungen durch die Gemeinden gewährleisten. Die Bemessung der gemeindlichen Pensionsrückstellungen 
wurde zudem unter dem Blickwinkel der beamtenrechtlichen Verpflichtungen der Gemeinde festgelegt und soll 
nicht in der Abhängigkeit der jährlichen Haushaltswirtschaft der Gemeinde stehen.  
 
Sofern die gemeindliche Haushaltswirtschaft in den Prozess der Rückstellungsbildung einbezogen würde, müsste 
gesondert gesichert werden, dass eine zusätzliche (erhöhte) Zuführung zu den gemeindlichen Pensionsrückstel-
lungen nur dann in Betracht kommen könnte, wenn dadurch bei der Gemeinde der originäre Haushaltsausgleich 
nicht gefährden wird (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 GO NRW). Ein als ausgeglichen geltender gemeindlicher 
Haushalt (fiktiver Ausgleich) ist dabei nicht tragfähig (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW). In solchen Fällen weist 
die gemeindliche Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres bereits einen Jahresfehlbetrag aus, der durch Aufwen-
dungen aus einer erhöhten Zuführung zu den Pensionsrückstellungen aufgrund eines geminderten Rechnungs-
zinses noch vergrößert würde. Der Gemeinde würde dadurch ein Wahlrecht zustehen, durch das die Zuführung 
zu den Pensionsrückstellungen im Ermessen der Gemeinde stehen würde. Die Vorschrift ist jedoch nicht in die-
sem Sinne ausgestaltet worden. Sie stellt daher auch keine konkrete „Mindestvorgabe“ für die Gemeinde dar.  
 
Eine über die Regelung in der Vorschrift weit hinausgehende Bemessung der gemeindlichen Zuführungen zur 
Pensionsrückstellung ist daher vom Gesetzgeber auch nicht gewollt. Soweit die Gemeinde einen höheren Betrag 
ihrer Pensionsrückstellung zuführen will, muss die von der Gemeinde gewollte Überschreitung aus örtlichen Ge-
gebenheiten heraus zwingend sowie sachlich und haushaltswirtschaftlich als notwendig einzustufen sein. Die 
Festlegung durch den Gesetzgeber, der Gemeinde für die Bildung von Pensionsrückstellungen einen einheitli-
chen Rechnungszins vorzugeben, steht dieser Einschätzung nicht entgegen. So war zum Zeitpunkt seiner Ent-
scheidung bei der Ermittlung der Rückstellungen für die betriebliche Altersversorgung ein solcher Rechnungszins 
bei mehreren handelsrechtlichen und internationalen Jahresabschlüssen maßgebend anzuwenden. 
 
 
1.5 Zu Satz 5 (Wertansatz für Beihilferückstellungen): 
 
Nach der haushaltsrechtlichen Vorschrift sind von der Gemeinde auch Rückstellungen für Ansprüche der Beam-
tinnen und Beamten auf Beihilfen sowie andere Ansprüche außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes zu 
bilden (vgl. § 77 LBG NRW). Nach dieser Vorschrift, unter näherer Ausgestaltung der erlassenen Beihilfeverord-
nung, erhalten die aktiven Beamtinnen und Beamten und die Versorgungsempfänger der Gemeinde sowie ihre 
Angehörigen die notwendigen Beihilfen zu ihren Aufwendungen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen, 
solange ihnen Bezüge nach beamtenrechtlichen Vorschriften zustehen bzw. diese beihilfeberechtigt sind.  
 
Die Beihilfe sowie die anderen beamtenrechtlichen Ansprüche sind dabei keine eigenständigen Tatbestände, die 
getrennt von den entstandenen Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde zu trennen sind. Solche Ansprüche 
der Beamtinnen und Beamten stehen vielmehr in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem beamtenrechtli-
chen Dienstverhältnis, und zwar unabhängig davon, ob die Beamtinnen und Beamten im aktiven Dienst stehen 
oder bereits Versorgungsempfänger sind. Eine Pflicht zu einem eigenständigen Wertansatz besteht jedoch nicht. 
Ein solcher Ansatz kann jedoch geboten sein, um eine Inanspruchnahme dieser Rückstellungen sachgerecht mit 
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dem bilanzierten Umfang vergleichen zu können, soweit nicht entsprechende Angaben im Anhang im gemeindli-
chen Jahresabschluss gemacht werden. 
 
Die Beihilfeansprüche sind daher ebenfalls mit dem Barwert unter Berücksichtigung der festgesetzten Rech-
nungszinsgröße als Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Unter dem Begriff „Barwert“ ist da-
her der abgezinste Wert der künftigen Beihilfeleistungen der Gemeinde an die Versorgungsempfänger zu verste-
hen. In der Versicherungsmathematik, die auch Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung enthält, ist der Bar-
wert der auf einen bestimmten Stichtag abgezinste Wert der voraussichtlichen künftigen Leistungen. Dieser Wert 
muss zum Zeitpunkt des Eintritts einer Beamtin oder eines Beamten in den Ruhestand i.d.R. als Beihilferückstel-
lung in der gemeindlichen Bilanz angesetzt sein.  
 
Der Umfang der notwendigen Beihilferückstellungen für die gesetzlich vorgesehenen Unterstützungsleistungen 
lässt sich von der Gemeinde oftmals nur sehr schwierig ermitteln. Die Vorschrift lässt daher eine Vereinfachung in 
der Form zu, dass der Barwert für Ansprüche auf Beihilfen (Wertansatz für Beihilferückstellungen in der gemeind-
lichen Bilanz) auch als prozentualer Anteil an den gemeindlichen Pensionsrückstellungen (Rückstellungen für 
Versorgungsbezüge) nach Absatz 1 Satz 1 der Vorschrift ermittelt werden kann. Aus Gründen der wirtschaftlichen 
Veränderungen bei der Gemeinde und der Sicherstellung der Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtungen sowie 
wegen der notwendigen Einheitlichkeit im gemeindlichen Bereich sind das Ermittlungsverfahren sowie seine re-
gelmäßige Überprüfung nach mehreren Jahren in der Vorschrift festgelegt worden. Die tatsächlichen örtlichen 
Verhältnisse der Gemeinde können dabei in ausreichendem Maße eine sachgerechte Berücksichtigung unter der 
Eigenverantwortung der Gemeinde finden.  
 
 
1.6 Zu Satz 6 (Erster Rechenschritt bei Beihilferückstellungen): 
 
Die Ermittlung der Beihilferückstellungen im Sinne der Vorschrift erfordert mehrere Arbeitsschritte. Als erster 
Rechenschritt ist bestimmt worden, dass der zu ermittelnde Prozentsatz aus dem Verhältnis des Volumens der 
gezahlten (Beihilfe-)Leistungen an die Versorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezü-
ge an diesen Personenkreis zu mitteln bzw. zu errechnen ist. Aufgrund dieser Regelung sind die tatsächlichen 
örtlichen Verhältnisse bei der Ermittlung der Beihilferückstellungen durch die Gemeinde zu berücksichtigen. Von 
der Gemeinde sind daher die gezahlten Versorgungsbezüge als einzubeziehende beamtenrechtliche Leistungen 
mit den gezahlten Beihilfeleistungen ins Verhältnis zu setzen, auch wenn die Leistungen über die zuständige 
Versorgungskasse abgewickelt werden, bei der die Gemeinde Mitglied ist. Der von der Gemeinde aus diesem 
Verhältnis ermittelte Prozentsatz muss dann in den nächsten Rechenschritt einbezogen werden. Dabei ist für die 
Ermittlung im gemeindlichen Jahresabschluss zu beachten, dass dieser Rechenschritt für mehrere Haushaltsjah-
re durchzuführen ist. 
 
 
1.7 Zu Satz 7 (Zweiter Rechenschritt bei Beihilferückstellungen): 
 
Nach der Vorschrift ist von der Gemeinde ein weiterer Rechenschritt vorzunehmen, denn der für die gemeindliche 
Beihilferückstellung zu ermittelnde Prozentsatz bemisst sich auch nach dem Durchschnitt der Beihilfeleistungen in 
den drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haushaltsjahren und nicht nur an einem Anteil an dem Umfang 
der gemeindlichen Pensionsrückstellung im Jahresabschluss des jeweils aktuellen Haushaltsjahres. Die Vorgabe 
der Durchschnittsbildung über einen Zeitraum von drei Haushaltsjahren erfordert, dass der erste Rechenschritt 
von der Gemeinde entsprechend vorgenommen sein muss, um die umgesehene Durchschnittsbildung vorneh-
men zu können. Die Bestimmung über die Durchschnittsbildung kann als sachgerecht angesehen werden, denn 
dadurch dürften mögliche Schwankungen in den Beihilfeansprüchen sich nicht in einem unvertretbaren Maße auf 
die gemeindliche Haushaltswirtschaft von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr auswirken.  
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1.8 Zu Satz 8 (Überprüfung des Prozentsatzes für Beihilferückstellungen): 
 
Nach der Vorschrift ist der Prozentsatz für die Ermittlung des Ansatzes für Beihilferückstellungen in der gemeind-
lichen Bilanz mindestens alle fünf Jahre von der Gemeinde zu überprüfen. Durch diese Vorgabe soll eine zutref-
fende Rückstellungsbildung für die gemeindlichen Beihilfeverpflichtungen gewährleistet werden, auch wenn grö-
ßere Schwankungen bei den beamtenrechtlichen Ansprüchen bzw. den gemeindlichen Verpflichtungen grund-
sätzlich nicht ausgeschlossen werden können. Die Mindestvorgabe ermöglicht es dabei der Gemeinde, z. B. aus 
einem besonderen örtlichen Anlass oder einer Gegebenheit heraus, auch in einem kürzeren Zeitraum eine sach-
gerechte Neubestimmung des örtlichen anzuwendenden Prozentsatzes vornehmen. Die tatsächlichen Verhältnis-
se bei der Gemeinde sind ausschlaggebend für die Festlegung des Prozentsatzes für die Anteilsberechnung. Die 
mindestens alle fünf Jahre von der Gemeinde vorzunehmende Überprüfung muss daher nicht zwingend eine 
Veränderung des Prozentsatzes mit sich bringen, sondern kann auch zum Ergebnis kommen, dass aktuell keine 
Anpassung erforderlich ist.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Rückstellungen für Deponien und Altlasten):  
 
2.1 Zu Satz 1 (Rückstellungen für Deponien): 
 
2.1.1 Die Inhalte des Bilanzpostens  
 
Bei der Gemeinde dienen die Deponien zur dauernden Ablagerung nicht mehr verwertbarer Abfälle bei der 
Durchführung der Abfallentsorgung. Seit dem Verbot der Ablagerung unvorbehandelter Abfälle ab dem 
31.05.2005 bestehen aus Gründen des Umweltschutzes hohe Sicherheitsanforderungen an die Ablagerungsein-
richtungen, denn die Vorgaben zur Vermeidung von Umweltschäden sind erheblich verschärft worden, z. B. durch 
besondere technische Anforderungen an die Abdichtungssysteme. Der Gemeinde obliegt dabei auch die Pflicht 
zur Rekultivierung und Nachsorge ihrer Deponien. Diese Aufgabe hat entsprechend den gesetzlichen Verpflich-
tungen nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und Landesabfallgesetz eine besondere Bedeutung. Im Rahmen von 
abfallrechtlichen Planfeststellungsverfahren werden dabei die Umsetzungspflicht der Gemeinde sowie die Ver-
pflichtungen der Gemeinde zur Vorsorge, aufbauend auf den Fachgesetzen, näher bestimmt werden. Derartige 
Verpflichtungen hat die Gemeinde nicht nur in ihre Gebührenkalkulation einzubeziehen (vgl. § 9 Absatz 2 und 2a 
des LAbfG NRW). Sie hat auch entsprechende Rückstellungen in ihrer Bilanz anzusetzen. 
 
Die zu bilanzierenden Rückstellungen stellen ungewisse Verbindlichkeiten der Gemeinde dar, die wegen der von 
ihr zukünftig zu erbringenden Leistungen für eine Wiederherstellung von Natur- und Kulturflächen nach dem Ende 
der endgültigen Stilllegung einer Deponie entstehen. Die Gemeinde ist gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Deponien 
nach Erreichen der Verfüllmenge zu rekultivieren und möglichen schädlichen Auswirkungen dieser Deponie auf 
die Umwelt vorzubeugen. Die gemeindliche Nachsorgepflicht entsteht dabei wirtschaftlich in den Jahren der Nut-
zung einer Deponie als Ablagerungsstätte. Sie erfordert dementsprechend die notwendige Rückstellungsbildung 
von der Gemeinde und einen entsprechenden Ansatz in der gemeindlichen Bilanz sowie die Erfassung der dazu 
entstehenden Aufwendungen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung in den betreffenden Haushaltsjahren. 
 
Für den Ansatz von Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz ist nicht jedoch nicht allein auf das Vorliegen der 
rechtlichen Verpflichtung abzustellen, sondern ausschlaggebend für die periodengerechte Rückstellungsbildung 
ist das Entstehen der wirtschaftlichen Belastung durch die Nutzung der Deponie. Die Gemeinde kann die Rück-
stellungen über die Zeit der Nutzung der Deponie ansammeln und sich für deren jährliche Höhe am Verteilungs-
schlüssel „Verfüllmengenanteil der einzelnen Nutzungsjahre“ orientieren. Die Rückstellungen werden dabei 
dadurch erwirtschaftet, dass die Gemeinde als Entsorgungspflichtige während der Ablagerungsphase die not-
wendigen Abfallgebühren von den Gebührenpflichtigen erhebt, denn ab der Stilllegungsphase können keine de-
poniebezogenen Abfallgebühren mehr erhoben werden.  
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2.1.2 Die Bemessung der Deponierückstellungen  
 
Die Gemeinde ist nach der Verordnung über Deponien und Langzeitlager in der Nachsorgephase zu Maßnahmen 
verpflichtet, die zur Verhinderung von Beeinträchtigungen des Wohles der Allgemeinheit erforderlich sind (vgl. § 
11 DepV). Der Umfang der erforderlichen Rückstellung der Gemeinde soll nach der Vorschrift ausdrücklich nach 
den zu erwartenden Gesamtkosten für die Rekultivierung und Nachsorge, bezogen auf den Zeitpunkt der künfti-
gen Durchführung der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen, von der Gemeinde ermittelt werden. Der 
Begriff „Gesamtkosten“ ist dabei zukunftsbezogen und unter Einbeziehung der einschlägigen abgaberechtlichen 
Vorschriften und des künftigen Erfüllungszeitpunktes zu auszufüllen.  
 
Für die Bemessung der Deponierückstellungen ist jedoch nicht allein auf das Vorliegen der rechtlichen Verpflich-
tung abzustellen, sondern ausschlaggebend ist auch, dass die wirtschaftliche Verursachung im gesamten Zeit-
raum der längerfristigen Ablagerungsphase von Abfall entsteht. Solange der Gemeinde nicht besondere Kennt-
nisse aus der Nutzung der Deponie etwas anderes nahe legen, soll sich die Berechnung der Rückstellung am 
Verfüllmengenanteil pro Nutzungsjahr unter Berücksichtigung der bisherigen Verfüllmenge orientieren. In die 
Rückstellungsbildung dürfen von der Gemeinde jedoch keine Aufwendungen einbezogen werden, die aus der 
Unterhaltung der nach der Rekultivierung neu geschaffenen Flächen entstehen. Diese Aufwendungen der Ge-
meinde sind wie die Abschreibungen aus den im Rahmen der Rekultivierung beschafften oder neu hergestellten 
und aktivierten Vermögensgegenständen jährlich in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen. 
 
Die Gemeinde muss im Rahmen der Bemessung der Deponierückstellungen beachten, dass für die gemeindliche 
Bilanzierung das Bruttoprinzip anzuwenden ist. Anders als bei Pensionsrückstellungen der Gemeinde oder bei 
langfristigen Verpflichtungen der gemeindlichen Betriebe lässt die Vorschrift für gemeindliche Deponierückstel-
lungen keine Abzinsung zu, sodass der Ansatz eines Barwertes als Rückstellungsansatz unzulässig ist. Die Ge-
meinde darf aber auch den Wertansatz des Deponiegrundstückes nicht mit ihren Rückstellungsverpflichtungen 
verrechnet und nur den Differenzbetrag auf der Aktivseite oder der Passivseite ihrer Bilanz ansetzen.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Rückstellungen für Altlasten): 
 
2.2.1 Rückstellungen für die Beseitigung von Altlasten 
 
In der gemeindlichen Bilanz sind Rückstellungen für die Beseitigung von Altlasten anzusetzen, wenn die Gemein-
de i.d.R. öffentlich-rechtlich aufgrund eines Bescheides (Verwaltungsakt) verpflichtet ist, bestimmte vorhandene 
Altlasten in ihrem Gemeindegebiet zu beseitigen (Sanierungsverpflichtung). Dabei ist es haushaltswirtschaftlich 
nicht entscheidend, ob es sich bei den Altlasten in technischer Hinsicht um Altlasten, Altablagerungen oder alt-
lastverdächtige Flächen handelt. Eine gemeindliche Sanierungspflicht kann dabei für eigene Grundstücke sowie 
für fremde Grundstücke bestehen, z. B. wenn eine stillgelegte Abfallbeseitigungsanlage vorhanden ist oder Abfäl-
le auf Grundstücken zwischengelagert wurden.  
 
Ein Anlass für Sanierungspflichten der Gemeinde können auch sanierungsbedürftige Grundstücke sein, auf de-
nen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde (vgl. § 2 Bundes-Bodenschutzgesetz). Unter dem Be-
griff „Altlasten“ werden i.d.R. örtliche Altablagerungen verstanden, von denen Belastungen für die Umwelt ausge-
hen, insbesondere des Bodens und des Wassers, und eine Gefährdung für die menschliche Gesundheit des 
Einzelnen oder der Allgemeinheit nicht ausgeschlossen werden kann. Als Altablagerungen gelten z. B. verlasse-
ne oder stillgelegte Ablagerungsplätze für kommunale oder gewerbliche Abfälle, illegale Ablagerungen aus der 
Vergangenheit, stillgelegte Aufhaldungen und Verfüllungen mit Produktionsrückständen. Dazu sind noch die 
Altstandorte zu zählen, z. B. die Grundstücke stillgelegter Anlagen, nicht mehr verwendete Leitungs- und Kanal-
systeme oder sonstige Betriebsflächen, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde. Im Sin-
ne des Gesetzes sind daher altlastverdächtige Flächen die Altablagerungen und Altstandorte, bei denen der 
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Verdacht schädlicher Bodenveränderungen oder sonstiger Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit 
besteht (vgl. § 2 Absatz 6 BBodSchG).  
 
Derartige gemeindliche Sachverhalte können zu einer Rückstellungsbildung durch die Gemeinde führen. Zusätz-
lich zu diesen fachtechnischen Gegebenheiten erfordert die gemeindliche Rückstellungsbildung für die Sanierung 
von Altlasten i.d.R. eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung der Gemeinde. Sie wird regelmäßig durch einen be-
hördlichen Bescheid (Verwaltungsakt) begründet, durch den von der Gemeinde ein bestimmtes Handeln inner-
halb eines abgegrenzten Zeitraumes verlangt wird. Einen Anlass für die Bildung von Rückstellungen für die Be-
seitigung von Altlasten durch die Gemeinde stellt daher regelmäßig eine behördliche Verfügung dar, mit der die 
Gemeinde zur Beseitigung vorhandener Altlasten auf eigenen Grundstücken oder auf Grundstücken Dritter ver-
pflichtet wird. Ein ausreichender Anlass für eine gemeindliche Rückstellungsbildung in diesem Sinne besteht aber 
noch nicht, wenn bei der Gemeinde nur eine Absicht zur Beseitigung vorhandener Altlasten besteht.  
 
Von der Gemeinde ist in jedem Einzelfall ein Sanierungserfordernis bzw. die Notwendigkeit zur Beseitigung einer 
Altlast festzustellen und es sind die aus der Sanierung voraussichtlich entstehenden Aufwendungen in die ge-
meindliche Haushaltsplanung bzw. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung aufzunehmen. Erst danach 
kann im nächsten gemeindlichen Jahresabschluss eine Rückstellung für die Beseitigung der betreffenden Altlast 
im notwendigen Umfang in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden. In diesem Zusammenhang muss bei den 
betreffenden Grundstücken von der Gemeinde geprüft werden, ob ggf. eine voraussichtlich dauernde Wertminde-
rung besteht, die eine Berichtigung des Wertansatzes des auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz angesetz-
ten Grundstückes erfordert. Soweit diese Sachlage, abhängig von der örtlichen Entscheidung, gegeben ist, muss 
unter dem Blick auf den Grundstückwert eine außerplanmäßige Abschreibung von der Gemeinde vorgenommen 
werden (vgl. § 35 Absatz 5 GemHVO NRW).  
 
 
2.2.2 Die Bemessung der Altlastenrückstellungen 
  
Die Gemeinde muss bei der Bemessung ihrer Rückstellungen für die Beseitigung von Altlasten und sonstigen 
Umweltschäden berücksichtigen, ob im Haushaltsjahr, dem die Verursachung und die daraus entstehenden Auf-
wendungen für die Durchführung der notwendigen Maßnahmen zugerechnet werden sollen, eine Außenverpflich-
tung oder eine Innenverpflichtung für die Gemeinde entstanden ist. Sofern für die Gemeinde eine Außenverpflich-
tung besteht, hat die Gemeinde die entstehenden Aufwendungen entsprechend der rechtlichen und wirtschaftli-
chen Zuordnung der Ressourcen einem Haushaltsjahr zuzuordnen. Unter Beachtung des Periodisierungsprinzips 
ist das festgestellte Ursachenjahr als Haushaltsjahr anzusehen, dem die zu erwartenden Gesamtkosten der Sa-
nierungsmaßnahmen zuzuordnen sind. In diesen Fällen muss im Rahmen der vorgesehenen Altlastenbeseitigung 
haushaltswirtschaftlich nicht unterschieden werden, ob dem Sanierungsträger innerhalb der notwendigen Sanie-
rungskosten auch Investitionskosten entstehen. Der Begriff „Gesamtkosten“ ist in diesem Zusammenhang von 
der Gemeinde zukunftsbezogen und unter Einbeziehung der abgaberechtlichen Vorschriften zu betrachten. 
 
In den gemeindlichen Sanierungsfällen, in denen die Durchführung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen eine 
Innenverpflichtung für die Gemeinde darstellt, muss die Gemeinde zwischen den Sanierungskosten und den 
Investitionskosten unterscheiden. Soweit im Rahmen der eigenen Altlastenbeseitigung der Gemeinde auch Inves-
titionskosten für gemeindliche Vermögensgegenstände anfallen, müssen diese Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten entsprechend den haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen behandelt werden. Die allgemeinen Bilanzie-
rungs- und Bewertungsgrundsätze führen dazu, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von beschafften 
abnutzbaren Vermögensgegenständen mit der Aktivierung über deren Nutzungsdauer ressourcengerecht zu 
verteilen sind (vgl. § 35 Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW).  
 
In solchen Fällen dürfen die künftigen Abschreibungen aus der Nutzung der für die Altlastensanierung beschaff-
ten und aktivierten gemeindlichen Vermögensgegenstände nicht vorweggenommen und sofort in voller Höhe in 
die Bemessung der Rückstellung einbezogen werden. Die sachlich notwendige Rückstellungsbildung für die 
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Altlastensanierung ist kein ausreichender haushaltswirtschaftlicher Grund, die nutzungsbezogenen Aufwendun-
gen den sanierungsbedingten Aufwendungen zuzuschlagen, auch wenn eine gemeindliche Altlast der Grund für 
die Beschaffung der Vermögensgegenstände durch die Gemeinde war. Erst mit der Nutzung gemeindlicher Ver-
mögensgegenstände entsteht regelmäßig der Ressourcenverbrauch der Gemeinde durch Abschreibungen, die 
dann jahresbezogen als Aufwendungen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen sind. Derartige ge-
meindliche Aufwendungen sind daher entsprechend dem Ressourcenverbrauch und nicht dem Ursachenjahr der 
zu beseitigenden Altlasten zuzuordnen.  
 
 
2.2.3 Die Rückstellungen für die Beseitigung sonstiger Umweltschäden 
 
In ihrer Bilanz hat die Gemeinde ggf. auch Rückstellungen aus gemeindlichen Verpflichtungen zur Beseitigung 
sonstiger aufgetretener Umweltschäden anzusetzen. Im § 2 USchadG werden nachfolgende Sachverhalte als 
Umweltschaden bezeichnet (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rückstellungen bei sonstigen Umweltschäden 

 
 

- Die Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen nach Maßgabe des § 21a des 
Bundesnaturschutzgesetzes. 

 
 

- Die Schädigung von Gewässern nach Maßgabe des § 22a des Wasserhaushaltsgesetzes. 
 

 
- Die Schädigung des Bodens durch eine Beeinträchtigung der Bodenfunktionen im Sinne des § 

2 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes. 
 

Abbildung 498 „Die Rückstellungen bei sonstigen Umweltschäden“ 
 
Die Gemeinde darf in solchen Fällen - vergleichbar den Vorgaben für gemeindliche Altlasten – dann noch keine 
Rückstellungen ansetzen, wenn bei ihr nur eine Absicht zur Beseitigung der entstandenen Umweltschäden be-
steht. Einen Anlass für die Bildung solcher Rückstellungen durch die Gemeinde stellt aber eine behördliche Ver-
fügung dar, mit der die Gemeinde zur Beseitigung solcher Schäden auf eigenen Grundstücken oder auf Grund-
stücken Dritter verpflichtet wird. In solchen Umweltschadensfällen kann die Gemeinde für die Beseitigung wirt-
schaftlich verantwortlich sein und muss ggf. die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen durchführen.  
 
Von der Gemeinde ist in jedem Einzelfall das Sanierungserfordernis bzw. die Notwendigkeit zur Beseitigung eines 
Umweltschadens zu beurteilen und darüber zu entscheiden. Soweit von der Gemeinde eine eigene Sanierungs-
verpflichtung bejaht wird, hat sie auch den Umfang der Beseitigung des eingetretenen Umweltschadens festzu-
stellen sowie den Umfang der notwendigen Rückstellung zu ermitteln. Sie kann dann in ihrer Bilanz unter dem 
Bilanzposten „Rückstellungen für Deponien und Altlasten“ sachgerecht die ggf. erforderliche Rückstellung im 
notwendigen Umfang ansetzen. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Instandhaltungsrückstellungen):  
 
3.1 Zu Satz 1 (Ansatz von Instandhaltungsrückstellungen): 
 
3.1.1 Grundlagen und Zwecke  
 
Die Gemeinde wird durch die Vorschrift verpflichtet, bei einer unterlassenen Instandhaltung von gemeindlichen 
Sachanlagen in ihrer Bilanz entsprechende Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung 
von ihr hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Diese Vorgaben 
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stehen im Zusammenhang mit der Verpflichtung der Gemeinde, ihre für die Aufgabenerfüllung benötigten Vermö-
gensgegenstände pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten (vgl. § 90 Absatz 2 Satz 1 GO NRW).  
 
Mit der gemeindlichen Verpflichtung zur Instandhaltung ihrer Sachanlagen und der bei ihrer Unterlassung zuläs-
sigen Rückstellungsbildung soll dem Verfall von gemeindlichen Sachanlagen entgegengewirkt werden, um inso-
weit die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu sichern. Für die Nachholung der unterlassenen Instandhal-
tung bei gemeindlichen Vermögensgegenständen sind daher von der Gemeinde die notwendigen Rückstellungen 
zu bilden und mit dem Betrag anzusetzen, der voraussichtlich für die Nachholung der Instandhaltung notwendig 
werden wird (Erfüllungsbetrag). In die Rückstellungsbildung können von der Gemeinde die Maßnahmen einbezo-
gen werden, die dazu dienen, den „Soll-Zustand“ eines Vermögensgegenstandes im Sinne der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung wieder herzustellen.  
 
Die voraussichtlichen Aufwendungen zur Beseitigung der unterlassenen Instandhaltung dürfen dabei jedoch nicht 
als Herstellungsaufwand anzusehen sein (vgl. § 33 GemHVO NRW). Ebenso dürfen gemeindliche Aufwendungen 
aus der Bewirtschaftung oder laufenden Unterhaltung von Vermögensgegenständen der Gemeinde, z.B. Entgelte 
für den Strombezug, nicht in die gemeindliche Rückstellungsbildung einbezogen werden. Die Gemeinde hat diese 
Vorgaben bei ihrer Prüfung zu beachten, ob und in welchem Umfang sie notwendige Instandhaltung unterlassen 
hat. Die weitere Voraussetzung der Nachholung der Instandhaltung kann dann als hinreichend konkret beabsich-
tigt bewertet werden, wenn die Gemeinde die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen konkret in ihre fünfjährige 
Haushaltsplanung einbezogen hat.  
 
In den anderen Fällen einer unterlassenen Instandhaltung ist von der Gemeinde zu prüfen, ob eine voraussichtli-
che dauerhafte Wertminderung des betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstandes entstanden ist, die zu 
einer außerplanmäßigen Abschreibung führt (vgl. § 35 Absatz 5 GemHVO NRW). Die spätere Nachholung der 
unterlassenen Instandhaltung unter Inanspruchnahme der dafür gebildeten Rückstellung stellt dabei keine bilan-
ziell relevante Wertaufholung bei dem betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstand dar. Im Zeitpunkt der 
Rückstellungsbildung war von der Gemeinde keine Wertminderung bei dem von der unterlassenen Instandhal-
tung betroffenen gemeindlichen Vermögensgegenstand vorzunehmen. Die Entscheidungsfreiheit der Gemeinde 
stellt daher kein Ansatzwahlrecht im Sinne der Bilanzierungsgrundsätze dar. Entscheidet sich die Gemeinde 
gegen die Nachholung einer Instandhaltung muss sie im gemeindlichen Jahresabschluss das Gesamtvolumen 
der nicht zu realisierenden Instandhaltungsmaßnahmen und die hieran anknüpfend festgestellten und vorge-
nommenen Wertminderungen der davon betroffenen Vermögensgegenstände im gemeindlichen Jahresabschluss 
im Anhang angegeben und erläutern.  
 
In diesem Zusammenhang wird durch die ausdrückliche Vorgabe in der Vorschrift, dass die Gemeinde für eine 
unterlassene Instandhaltung entsprechende Rückstellungen in ihrer Bilanz anzusetzen hat, wenn die Nachholung 
der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss, die 
allgemeine Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung nach § 22 GemHVO NRW entsprechend einschränkt. 
Soweit die Gemeinde eine Instandhaltungsmaßnahme im Rahmen der Übertragung von Ermächtigungen ver-
schiebt, kann eine Rückstellungsbildung im Sinne der Vorschrift nicht in Betracht kommen. In den Fällen, in de-
nen die Nachholung nicht im nächsten Haushaltsjahr, sondern in einem der drei dem Haushaltsjahr folgenden 
Planungsjahre konkret beabsichtigt ist, folgt daraus eine Bilanzierungspflicht der Gemeinde in Form der dafür 
vorgesehenen Rückstellungsbildung. 
. 
 
3.1.2 Das Erfordernis einer konkreten Umsetzungsplanung 
 
3.1.2.1 Der Tatbestand „Unterlassene Instandhaltung“ 
 
Mit der Instandhaltung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes wird i.d.R. von der Gemeinde das Ziel 
verfolgt, den Vermögensgegenstand während seiner Nutzungszeit für die gemeindliche Aufgabenerfüllung ver-
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fügbar und nutzbar zu erhalten. Die Instandhaltung dient daher der Erhaltung des funktionsfähigen Zustandes des 
betreffenden Vermögensgegenstandes (vorbeugende Maßnahmen) sowie der Beseitigung von Ausfällen und 
Schäden durch eine Instandsetzung (wiederherstellende Maßnahmen). Diese Sachverhalte bedingen die Vor-
nahme von bautechnischen Maßnahmen nach DIN 31051 oder anderer technischer Maßnahmen, z. B. die In-
standsetzung von Maschinen durch die Gemeinde. Im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses muss 
dann von der Gemeinde beurteilt und entschieden werden, ob die Instandhaltung eines gemeindlichen Vermö-
gensgegenstandes als bisher unterlassen bewertet werden muss. 
 
Nach Ablauf eines gemeindlichen Haushaltsjahres kann das Vorliegen des Tatbestandes „unterlassene Instand-
haltung“ dann als gegeben angesehen werden, wenn für das Haushaltsjahr die Durchführung von sachlich not-
wendigen Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen war, die Umsetzung in diesem Haushaltsjahr aber unterblie-
ben ist. Im Haushaltsplan der Gemeinde für dieses Haushaltsjahr müssen zudem die notwendigen Aufwandser-
mächtigungen für die Durchführung der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen von der Gemeinde veranschlagt 
worden sein. Als unterlassen im Sinne der Vorschrift gelten dabei auch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaß-
nahmen der Gemeinde, für die erst im Haushaltsjahr ein Anlass entstanden ist, z. B. bei Schadensfällen. Solche 
Maßnahmen hätten, wenn sie durchgeführt worden wären, zu gemeindlichen Aufwendungen führen müssen, die 
dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen gewesen wären. 
 
 
3.1.2.2 Das Kriterium „hinreichend konkret beabsichtigt“ 
 
Bei gemeindlichen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ist anknüpfend an die allgemeinen Vorausset-
zungen für den Ansatz, Ausweis und die Bewertung von Aufwandsrückstellungen das Vorliegen des Kriteriums 
„hinreichend konkret beabsichtigt“ besonders zu beachten. Es bietet sich für die Gemeinde deshalb eine geson-
derte Planungsrechnung für diese Zwecke an, durch die notwendigen und umsetzbaren Instandhaltungsmaß-
nahmen im Einzelnen konkretisiert und den künftigen Haushaltsjahren jahresbezogen zugeordnet werden. Die 
Planungsrechnung wäre dann jährlich fortzuschreiben.  
 
Das Kriterium „hinreichend konkret beabsichtigt“ darf dabei von der Gemeinde jedoch nicht dahingehend ausge-
legt werden, dass der Bedarf und das Volumen einzelner Instandhaltungsmaßnahme bekannt sein müssen, die 
notwendige zeitliche Umsetzung aber ungewiss bleiben kann, um eine Rückstellungsbildung nach eigenem Er-
messen und Bedarf vornehmen zu können. Die Erfüllung des Kriteriums „hinreichend konkret beabsichtigt“ kann 
dann erst als sachgerecht bewertet und akzeptiert werden, wenn die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen 
von ihrem Umfang her sachlich zutreffend abgegrenzt und mindestens in die mittelfristige Ergebnisplanung der 
Gemeinde nach § 84 GO NRW eingestellt worden sind.  
 
Die gemeindliche Umsetzungsplanung von Instandhaltungsmaßnahmen soll dabei grundsätzlich nicht über den 
Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung hinausgehen. Im Einzelfall kann ggf. auch ein Zeitraum 
von fünf Jahren nach dem Haushaltsjahr noch als vertretbar angesehen werden, wenn besondere örtliche Gege-
benheiten diesen Zeitrahmen erfordern. Der zulässige Zeitrahmen für ein gemeindliches Haushaltssicherungs-
konzept nach § 76 GO NRW ist in diesem Zusammenhang nicht als zeitliches Kriterium für die Bildung von ge-
meindlichen Instandhaltungsrückstellungen geeignet, weil gesetzlich andere Zwecke damit verbunden worden 
sind. Die zeitliche Konkretisierung der Nachholung einer unterlassenen Instandhaltung bedarf sachgerechter 
Erläuterungen im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss. Aus den Angaben muss u.a. nachvollziehbar wer-
den, dass bei der Bildung und dem Ansatz der Instandhaltungsrückstellungen in der gemeindlichen Bilanz die 
haushaltsrechtlichen Bedingungen eingehalten wurden.  
 
Das Kriterium „hinreichend konkret beabsichtigt“ ist erst dann vollständig umgesetzt, wenn die voraussichtlichen 
Auszahlungen für die umzusetzenden Instandhaltungsmaßnahmen in den betreffenden produktorientierten Teil-
plänen des gemeindlichen Haushaltsplans konkret für das jeweilige Haushaltsjahr veranschlagt worden sind. Aus 
dem gemeindlichen Haushaltsplan wird dann die jahresbezogene Umsetzung im Haushaltsjahr und den an-
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schließenden drei Planungsjahren ersichtlich, soweit in diesen Jahren die Durchführung von Maßnahmen vorge-
sehen ist (vgl. §§ 6 und 11 GemHVO NRW). Eine Veranschlagung im Bereich „Teilfinanzplan“ ist dabei ausrei-
chend, denn die Aufwendungen für die Instandhaltung wurden durch die Bildung einer „Instandhaltungsrückstel-
lung“ wirtschaftlich und haushaltsmäßig dem Ursachenjahr zugeordnet. Der gemeindliche Haushaltsplan zeigt 
durch eine solche Veranschlagung auf, dass ein vorhandener örtlicher Instandhaltungsstau sach- und zeitgerecht 
abgearbeitet werden soll.  
 
Eine zusammengefasste Veranschlagung der Auszahlungen im Rahmen der gemeindlichen Finanzrechnung 
bzw. die Darstellung eines jährlichen Gesamtvolumens für die Umsetzung unterlassener Instandhaltungsmaß-
nahmen im gemeindlichen Haushaltsplan ist dabei als nicht zulässig im Sinne des von der Gemeinde zu erfüllen-
den Kriteriums „hinreichend konkret beabsichtigt“ anzusehen. Eine solche Veranschlagung im gemeindlichen 
Haushaltsplan würde auch nicht mit dem haushaltsrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz sowie dem Haushalts-
grundsatz der Spezifizierung und der Einhaltung der örtlich bestimmten haushaltsmäßigen Produktorientierung 
bei der Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan in Einklang stehen. 
 
 
3.1.2.3 Das Kriterium „Wahrscheinlichkeit der Realisierung“ 
 
Bei gemeindlichen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ist anknüpfend an die Voraussetzungen für 
den Ansatz, Ausweis und die Bewertung der gemeindlichen Aufwandsrückstellungen von der Gemeinde auch das 
Kriterium „Wahrscheinlichkeit der Realisierung“ besonders zu beachten. Die Gemeinde hat deshalb anhand der 
Prüfung der Wirtschaftlichkeit ihrer Instandhaltungsmaßnahmen sowie anhand ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer 
wirtschaftlichen Möglichkeiten die Realisierbarkeit der einzelnen Instandhaltungsmaßnahme zu ermitteln und eine 
sachgerechte Verknüpfung zu ihrer jährlichen Haushaltsplanung herzustellen. Das Kriterium „Wahrscheinlichkeit 
der Realisierung“ kann dann als von der Gemeinde ausreichend erfüllt betrachtet werden, wenn im gemeindlichen 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen konkret in den produktorien-
tierten Teilplänen veranschlagt worden sind (vgl. §§ 3, 4 und 11 GemHVO NRW).  
 
Die Veranschlagung eines jährlichen Gesamtvolumens möglicher zusammengefasste Instandhaltungsmaßnah-
men unter einer einzigen Haushaltsposition in den Teilplänen ist dabei als nicht ausreichend anzusehen. Ebenso 
ist eine alleinige zusammengefasste Veranschlagung m Finanzplan der Gemeinde nicht ausreichend, auch wenn 
eine solche Veranschlagung zeitlich auf das gleiche Haushaltsjahr bezogen wird. In diesen Fällen besteht noch 
ein erhebliches Risiko dahin gehend, dass auf die geplante und veranschlagte Umsetzung im Rahmen der Aus-
führung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft doch noch verzichtet werden könnte. Ein solches Ergebnis wäre 
dann im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses zu den betreffenden Teilrechnungen zu erläutern und in 
diesem Zusammenhang das weitere Vorgehen der Gemeinde darzustellen. 
 
 
3.1.2.4 Die zeitlichen Festlegungen 
 
Die Pflicht zum Ansatz von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung in der gemeindlichen Bilanz setzt 
voraus, dass die Nachholung der Instandhaltung von der Gemeinde hinreichend konkret beabsichtigt ist. Die 
Vorschrift enthält dazu jedoch keine konkrete Zeitvorgabe. Die Bilanzierung von Rückstellungen für unterlassene 
Instandhaltung von gemeindlichen Sachanlagen bedarf daher auch einer konkreten zeitlichen Umsetzungspla-
nung durch die Gemeinde. Mit einer entsprechenden Haushaltsplanung zur Nachholung der unterlassenen In-
standhaltung und ggf. einer gesonderten jahresbezogenen Planungsrechnung wird ein bestehender Handlungs-
bedarf in der Gemeinde in zeitlicher Hinsicht sichtbar gemacht und trägt zur Erfüllung der haushaltsrechtlichen 
Bedingungen durch die Gemeinde bei.  
 
Die Gemeinde hat sich dabei hinsichtlich der zeitlichen Dimension an der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-
nung nach § 6 GemHVO NRW zu orientieren, sodass regelmäßig ein Zeitfenster von 4 Jahren, gebildet aus dem 
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Haushaltsjahr und den folgenden drei Planungsjahren einen zulässigen Zeitrahmen bildet. Bei einem Doppel-
haushalt für zwei Haushaltsjahre ist dann ggf. auch ein Zeitrahmen von fünf Jahren möglich. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass der gemeindliche Vermögensgegenstand auch ohne Durchführung der notwendig geworde-
nen Instandhaltungsmaßnahmen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung weiterhin nutzbar ist.  
 
Im Einzelfall kann ggf. auch ein Zeitraum von fünf Jahren nach dem Haushaltsjahr noch als vertretbar angesehen 
werden, wenn besondere örtliche Gegebenheiten diesen Zeitrahmen erfordern. Der zulässige Zeitrahmen für ein 
gemeindliches Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW ist in diesem Zusammenhang nicht als zeitliches 
Kriterium für die Bildung von gemeindlichen Instandhaltungsrückstellungen geeignet, weil gesetzlich andere Zwe-
cke damit verbunden worden sind. Die zeitliche Konkretisierung der Nachholung einer unterlassenen Instandhal-
tung bedarf sachgerechter Erläuterungen im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss. Aus den Angaben muss 
u.a. nachvollziehbar werden, dass bei der Bildung und dem Ansatz der Instandhaltungsrückstellungen in der 
gemeindlichen Bilanz die haushaltsrechtlichen Bedingungen eingehalten wurden.  
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Festlegung der Instandhaltungsmaßnahmen): 
 
3.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde muss im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses die im Haushaltsjahr nicht durchgeführ-
ten Instandhaltungsmaßnahmen einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert haben, wenn sie dafür eine Rückstel-
lung für unterlassene Instandhaltung in ihrer gemeindlichen Bilanz ansetzen will. Diese Vorgaben setzen eine 
solide und sachgerechte Beurteilung des technischen Zustandes der jeweils betroffenen Sachanlagen der Ge-
meinde zum Abschlussstichtag voraus. Die Beurteilung kann dabei u.a. auf bei der Gemeinde vorhandenen Er-
kenntnissen zum Instandhaltungsstau aufbauen, die bei der Erfassung und Bewertung der gemeindlichen Sach-
anlagen im Rahmen der Eröffnungsbilanz der Gemeinde gewonnen wurden und anschließend im Rahmen von 
Inventuren und der Aufstellung des gemeindlichen Inventars durch eine regelmäßige Fortschreibung auf einem 
aktuellen Stand gehalten werden.  
 
Zur Klassifizierung der örtlichen Instandhaltungsmaßnahmen im Sinne des gemeindlichen Haushaltsrechts kann 
z. B. die DIN 31051 herangezogen werden. Danach gehören zur bauwirtschaftlichen Instandhaltung die „Maß-
nahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Soll-Zustandes“ von Gebäuden, Anlagen und technischen 
Arbeitsmittel mit Aufbereitung oder Ersatz von Teilen durch festgestellte Inspektionsergebnisse. In dieser DIN-
Vorschrift wird jedoch der Begriff „Instandhaltung“ sehr weit gefasst, sodass danach auch die „vorbeugende In-
standhaltung“ in den technischen Rahmen der DIN gehört.  
 
Zur vorbeugenden Instandhaltung sind danach regelmäßig Maßnahmen zu zählen, um einen zuvor definierten 
Sollzustand eines Wirtschaftsgutes (Vermögensgegenstand) zu erhalten. Für derartige Maßnahmen wird haus-
haltswirtschaftlich aber vielfach der Begriff „Unterhaltung“ verwendet, unter dem i.d.R. „laufender Erhaltungsauf-
wand“ verstanden wird, der erforderlich ist, um die gemeindlichen Vermögensgegenstände in einem ordnungs-
gemäßen Zustand für den Gebrauch im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zu erhalten und um grö-
ßere Instandsetzungsmaßnahmen möglichst zu vermeiden. Die Begriffe „Unterhaltung“ und „Instandhaltung“ 
werden zudem von der amtlichen Finanzstatistik für die Erfassung von gemeindlichen Aufwendungen und Aus-
zahlungen benutzt, sodass eine sachgerechte Trennung in diesem Sinne sinnvoll ist. 
 
 
3.2.2 Wiederherstellung gleich Instandsetzung 
 
Ausgehend von dem bauwirtschaftlichen Begriff „Wiederherstellung“ bietet es sich im haushaltswirtschaftlichen 
Sinne an, den Begriff „Instandhaltung“ i.V.m. dem Begriff „Instandsetzung“ zu benutzen. Der Ansatz einer Rück-
stellung für unterlassene Instandhaltung in der gemeindlichen Bilanz ist dann möglich, wenn die Nachholung der 
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Instandsetzung gemeindlicher Vermögensgegenstände konkret beabsichtigt ist, aber die haushaltsmäßig geplan-
te Maßnahme zur „Wiederherstellung des Soll-Zustandes“ im Haushaltsjahr unterlassen bzw. darauf verzichtet 
wurde und eine Instandsetzung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes darstellt..  
 
 
3.2.3 Bewahrung gleich Unterhaltung 
 
Für die Gemeinde bietet es sich, ausgehend von dem bauwirtschaftlichen Begriff „Bewahrung“ an, baubezogene 
Maßnahmen haushaltswirtschaftlich dann der Unterhaltung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes zuzu-
ordnen, wenn diese der Bewahrung seines Soll-Zustandes im Sinne einer Vorbeugung zur Sicherung seiner 
Nutzung bzw. seines Gebrauchs für die gemeindliche Aufgabenerfüllung dienen. Solche Maßnahmen wären dann 
unter dem haushaltsmäßigen Begriff „Unterhaltung“ und getrennt von den gemeindlichen Instandsetzungsmaß-
nahmen zu erfassen.  
 
Derartige Maßnahmen der Gemeinde bei ihren Vermögensgegenständen wären dann aufgrund dieser zweck- 
und sachbezogenen Abgrenzung einer Rückstellungsbildung für unterlassene Instandhaltung nicht zugänglich. 
Außerdem sollte bei der örtlichen Entscheidung über die Festsetzung einer Erheblichkeitsgrenze bei Instandset-
zungen zuvor geklärt werden, ob unterhalb dieser Grenze liegende Maßnahmen ggf. grundsätzlich der „Unterhal-
tung“ als vorbeugende Instandhaltung zuzuordnen sind oder eventuell bezogen jeweils auf die einzelnen Teilplä-
ne zu einer Maßnahme zusammengefasst veranschlagt werden können. Eine solche haushaltswirtschaftliche 
Abgrenzung ermöglicht, die gemeindlichen Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von Instandhaltung und 
Unterhaltung sachbezogen zu differenzieren. 
 
 
3.2.4 Die Festlegung der einzelnen Instandhaltungsmaßnahmen 
 
Die haushaltsrechtliche Vorgabe, dass für den Ansatz und die Bemessung von Instandhaltungsrückstellungen die 
vorgesehenen Maßnahmen durch die Gemeinde zum Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig bezif-
fert sein müssen, erfordert neben der Beurteilung des Zustandes der jeweils betroffenen gemeindlichen Sachan-
lagen eine entsprechende Erfassung durch die Gemeinde im Rahmen der Inventur und der Aufstellung des ge-
meindlichen Inventars (vgl. §§ 28 ff. GemHVO NRW). Eine zusammengefasste Darstellung des Gesamtvolumens 
für die Umsetzung unterlassener Instandhaltungsmaßnahmen mit lediglich einer Summenangabe ist dabei als 
nicht zulässig im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorgabe anzusehen. 
 
Die Gemeinde muss vielmehr jede Instandhaltungsmaßnahme im Einzelnen abgrenzen, sodass jede geplante 
Maßnahme einschließlich des davon betroffenen gemeindlichen Vermögensgegenstandes zu bezeichnen und 
hinsichtlich des Umfanges der Ausführung der Instandhaltung genau zu beschreiben ist. Neben der Angabe des 
Umfanges der voraussichtlich entstehenden Aufwendungen bedarf es auch einer konkreten zeitlichen Einordnung 
der Umsetzung im vorgesehenen Haushaltsjahr. Soweit in einem Teilfinanzplan Auszahlungen für mehrere Maß-
nahmen zu veranschlagen sind, sollte eine zusammengefasste Veranschlagung i.V.m mit einer geeigneten Über-
sicht über die geplanten Maßnahmen geprüft werden.  
 
Bei einer Vielzahl von Maßnahmen kann z.B. eine Gliederung auch nach den betroffenen Vermögensgegenstän-
den entsprechend der Gliederung der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz erfolgen. Soweit die Gemeinde einen 
Rückstellungsspiegel erstellt, kann die Übersicht dazu dienen, die notwendigen Summenangaben für den ge-
meindlichen Rückstellungsspiegel zu ermitteln. Die Vorgaben der Vorschrift gehen dabei jedoch nicht soweit, 
dass eine Übersicht über die durchzuführenden Einzelmaßnahmen im Rahmen des gemeindlichen Jahresab-
schlusses als eigenständiger Rückstellungsspiegel zu betrachten wäre.  
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3.2.5 Die Festlegung einer Wertgrenze 
 
Die Gemeinde hat im Zusammenhang mit der Festlegung und Entscheidung über die Bildung von Rückstellungen 
für unterlassene Instandhaltung eigenverantwortlich zu entscheiden, ob sie ggf. als Voraussetzung für die Rück-
stellungsbildung eine Wertgrenze als Erheblichkeitsgrenze einführt. Sie kann dadurch abhängig von der örtlichen 
Bedeutung festlegen, dass erst ab einer bestimmten Größenordnung für eine unterlassene Maßnahme eine ent-
sprechende Rückstellungsbildung in der gemeindlichen Bilanz zu erfolgen soll. Die Gemeinde hat dabei auch zu 
berücksichtigen, inwieweit dann das haushaltsrechtliche Instrument der Übertragung von Ermächtigungen tat-
sächlich noch zur Anwendung kommen soll (vgl. § 22 GemHVO NRW). Die Gemeinde kann eigenverantwortlich 
eine Wertgrenze bestimmen, unter der die örtlichen Maßnahmen zur Beseitigung der unterlassenen Instandset-
zung für die Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan zusammengefasst werden dürfen. 
 
 
3.3 Der Verzicht auf Instandhaltungsrückstellungen 
 
Die Gemeinde hat nach § 90 GO NRW dem Verschleiß und dem Verfall von gemeindlichen Vermögensgegen-
ständen soweit möglich entgegenzuwirken, damit ihre stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Dazu gehören auch 
Instandhaltungspflichten, um die gemeindlichen Sachanlagen langfristig im Sinne der Aufgabenerfüllung zu nut-
zen bzw. zu gebrauchen. Bei der Gemeinde kann es in Einzelfällen jedoch dazu kommen, dass zwar die Instand-
haltung von gemeindlichen Vermögensgegenständen als bisher unterlassen bewertet werden muss, die konkrete 
Nachholung jedoch aus unterschiedlichen Gründen unterbleiben soll.  
 
In solchen Fällen muss die Gemeinde im Rahmen der Aufstellung ihres Jahresabschlusses prüfen, ob wegen 
einzelner oder mehrerer unterlassener Instandhaltungen ggf. eine voraussichtlich dauernde Wertminderung des 
betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstandes vorliegt. Sofern die Voraussetzungen dafür bestehen, 
entsteht daraus die Pflicht für die Gemeinde, eine außerplanmäßige Abschreibung bei den betreffenden Vermö-
gensgegenständen vorzunehmen (vgl. § 35 Absatz 5 GemHVO NRW). Eine solche Prüfung ist zum Schluss ei-
nes jeden gemeindlichen Haushaltsjahres geboten, um den gemeindlichen Ressourcenverbrauch aus der Nut-
zung und dem Gebrauch der gemeindlichen Vermögensgegenstände wirtschaftlich dem jeweils zutreffenden 
Haushaltsjahr unter Beachtung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit und weiterer haushaltsrechtlicher 
Grundsätze zuordnen zu können.  
 
 
3.4 Das Instandhaltungsmanagement 
 
Im Gesamtzusammenhang mit der Beurteilung und Abwicklung von Instandhaltungsmaßnahmen bei gemeindli-
chen Vermögensgegenständen bietet sich für die Gemeinde ein eigenständiges Instandhaltungsmanagement an. 
Ein solches technisches und haushaltswirtschaftliches Instrument könnte bezogen auf die Nutzung der gemeind-
lichen Vermögensgegenstände im Sinne der Aufgabenerfüllung der Gemeinde ein darauf ausgerichtetes syste-
matisches Planen, Entscheiden, Durchführen und Steuern von Instandhaltungsmaßnahmen unter Berücksichti-
gung des technisch Möglichen und des wirtschaftlich Vertretbaren ermöglichen. Aus solchen gemeindlichen Ge-
gebenheiten lassen sich dann konkrete Maßnahmen der Instandhaltung und Unterhaltung gemeindlicher Vermö-
gensgegenstände entwickeln und umsetzen.  
 
Die Beurteilung unterlassener Instandhaltungsmaßnahmen, deren notwendige Umsetzung durch ein solches 
Management erkannt und aufbereitet werden kann, lässt sich dabei fachtechnisch als auch finanzwirtschaftlich 
als Grundlage für die Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan sowie für deren technische Umsetzung 
nutzen. Ein solches Instrument bedarf jedoch mindestens der jährlichen Aktualisierung. Für die Adressaten der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft, aber auch für die gemeindliche Verwaltung sollte in diesem Zusammenhang 
erkennbar gemacht werden, welche Instandhaltungsmaßnahmen abgeschlossen, neu in das Instandhaltungsma-
nagement eingebracht oder auch herausgenommen wurden. Dabei ist es sachgerecht, unter Einbeziehung der 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 36 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2033 

jeweiligen Nutzung der gemeindlichen Vermögensgegenstände die vorgesehenen Maßnahmen nach Dringlichkeit 
einzustufen und für deren Umsetzung einen, ggf. mehrjährigen Zeitplan aufzustellen. Mit einem örtlichen Instand-
haltungsmanagement kann zudem einer Verschiebung notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen in die Zukunft 
entgegengewirkt werden. 
 
 
4. Zu Absatz 4 (Sonstige Rückstellungen): 
 
4.1 Die Abgrenzung der Verpflichtungsrückstellungen  
 
4.1.1 Allgemeine Abgrenzungen 
 
Die Vorschrift enthält für die Gemeinde die allgemeinen Vorgaben für die Bildung und den Ansatz von Verpflich-
tungsrückstellungen in der gemeindlichen Bilanz, soweit dafür keine weiteren speziellen Regelungen getroffen 
wurden. Bei den gemeindlichen Verpflichtungsrückstellungen muss grundsätzlich eine Verpflichtung der Gemein-
de gegenüber Dritten (Außenverpflichtung) bestehen und nicht eine Verpflichtung gegenüber sich selbst. Eine 
rechtliche Verpflichtung für die Gemeinde, die i.d.R. auch eine wirtschaftliche Verursachung beinhaltet und der 
sich die Gemeinde nicht einseitig entziehen kann, entsteht in einer Vielzahl von gemeindlichen Geschäftsvorfäl-
len, z. B. aufgrund von Verträgen (privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Vereinbarungen) oder aufgrund von 
gesetzlichen Regelungen.  
 
In solchen Fällen muss zudem eine Inanspruchnahme der Gemeinde wahrscheinlich sein, also ein Ereignis ein-
treten sein, durch das eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde entsteht bzw. verursacht wird. Folgende 
Kriterien gelten grundsätzlich für die Bildung und den Ansatz von Rückstellungen für Verpflichtungen der Ge-
meinde in der gemeindlichen Bilanz (vgl. Abbildung).  
  

 
Die Kriterien für gemeindliche Verpflichtungsrückstellungen 

 
 

- Die Verpflichtungen müssen dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht 
genau bekannt sein.  

 
 

- Es muss eine Verbindlichkeit bestehen oder wahrscheinlich künftig entstehen. 
 

 
- Die Verbindlichkeit muss gegenüber einem Dritten bestehen (Außenverpflichtung). 

 
 

- Die zukünftige Inanspruchnahme wird voraussichtlich tatsächlich erfolgen. 
 
 

- Die wirtschaftliche Ursache der Verbindlichkeit muss vor dem Abschlussstichtag liegen. 
 

 
- Der zu leistende Betrag ist nicht geringfügig.  
 

Abbildung 499 „Die Kriterien für gemeindliche Verpflichtungsrückstellungen“ 
 
Eine ungewisse Verpflichtung ist dann von der Gemeinde in Form einer Rückstellung in der gemeindlichen Bilanz 
zu passivieren, wenn diese am Abschlussstichtag rechtlich besteht oder wirtschaftlich verursacht ist und für die 
Gemeinde eine wirtschaftliche Belastung darstellt. Wegen des dabei notwendigen Vergangenheitsbezugs muss 
am Abschlussstichtag des Haushaltsjahres ein Abgeltungserfordernis im Rahmen der gemeindlichen Verpflich-
tung gegeben sein. Die daraus entstehenden Aufwendungen für die Gemeinde sind dann periodengerecht dem 
betreffenden Haushaltsjahr zuzurechnen. In den Fällen, in denen jedoch eine zeitliche Differenz zwischen der 
rechtlichen und der wirtschaftlichen Verursachung besteht, soll die rechtliche Verpflichtung der Gemeinde zur 
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bilanziellen Rückstellungsbildung ausreichen, denn diese Gegebenheit entspricht dem von der Gemeinde zu 
beachtenden Vollständigkeitsgebot sowie den öffentlich-rechtlichen Handeln der Gemeinde.  
 
Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als Bilanzierungskriterium soll daher nicht allein für die Bilanzierung von 
Verpflichtungsrückstellungen ausschlaggebend sein. Diese Sachlage bedeutet, dass die Gemeinde dann eine 
Rückstellungsbildung vorzunehmen hat, wenn aufgrund der Vertragsverhältnisse ein Verlust am Abschlussstich-
tag vorliegt bzw. als entstanden anzusehen ist und die rechtliche Verpflichtung dadurch „gefüllt“ wurde, sodass 
vergangenheitsbezogen eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde gegeben ist. Über die allgemeinen Arten 
von Verpflichtungen der Gemeinde hinaus können oftmals noch weitere Arten von besonderen Verpflichtungen 
bestehen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind und der 
von der Gemeinde zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.  
 
Aufgrund dieser Gegebenheiten führen bestimmte gemeindliche Sachverhalte regelmäßig zur Bildung von Ver-
pflichtungsrückstellungen und deren Ansatz in der gemeindlichen Bilanz. So gehören z. B. die Beteiligung der 
Gemeinde an Versorgungslasten Dritter, die gemeindlichen Verpflichtungen aus der Gewährung von Altersteilzeit, 
aus Urlaubsansprüchen und Arbeitszeitguthaben, aber auch der Erhaltungsaufwand bei Tageseinrichtungen für 
Kinder dazu. Wegen der abschließenden Aufzählungen der zulässigen Rückstellungsarten in dieser Vorschrift 
sind auf der Grundlage der Regelung dieses Absatzes keine Rückstellungen der Gemeinde für Umlagezahlungen 
oder aus ihrer Steuererhebung zulässig. Diese Einschränkung gilt auch dann, wenn sich örtliche Umlagesachver-
halte oder Sachverhalte aus der Steuererhebung ggf. unter die Bestimmungen dieses Absatzes subsumieren 
lassen. Außerdem dürfen in der gemeindlichen Bilanz keine Rückstellungen aufgrund einer rechtlichen Verpflich-
tung angesetzt werden, wenn von der Gemeinde erst Zukünftiges abzugelten ist.  
 
Erst ab dem Zeitpunkt der vorgesehenen tatsächlichen „Abgeltung“ ist dann eine Rückstellungsbildung nach 
dieser Vorschrift als zulässig zu bewerten. Zu den gemeindlichen Verpflichtungsrückstellungen müssen je nach 
der Wesentlichkeit und der Bedeutung der Rückstellungen im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss beson-
dere Angaben zur Rückstellungsbildung gemacht werden. Die Angabepflicht ist insbesondere dann gegeben, 
wenn der Posten „Sonstige Rückstellungen“ wegen der Bedeutung einzelner oder einer Gruppe von gemeindli-
chen Rückstellungen aufzugliedern ist, sofern es sich dabei um wesentliche Beträge für die Gemeinde handelt 
(vgl. § 44 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO NRW). 
 
 
4.1.2 Der Begriff „Ungewiss“ 
 
Bei der Bildung von Verpflichtungsrückstellungen hat die Gemeinde das Kriterium „Ungewissheit“ zu beachten. 
Zum Abschlussstichtag muss daher vorliegen, dass die gemeindlichen Verpflichtungen dem Grunde oder der 
Höhe nach noch nicht genau bekannt sein dürfen, um eine Rückstellungsbildung vornehmen zu können. Für den 
Tatbestand der Ungewissheit müssen bei einem gemeindlichen Sachverhalt akzeptable Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass eine Verpflichtung der Gemeinde nicht auszuschließen ist, aber auch noch nicht abschließend 
beurteilt werden kann. Zu jedem Abschlussstichtag muss die Gemeinde aufgrund objektiver Tatbestände sorgfäl-
tig beurteilen, dass eine Inanspruchnahme der Gemeinde voraussichtlich erfolgen wird. Eine subjektive Einschät-
zung der Gemeinde reicht dabei nicht aus. Der Tatbestand der Ungewissheit im Sinne dieser Vorschrift liegt dann 
nicht vor, sofern bei der Gemeinde nur ungewiss ist, wem gegenüber eine gemeindliche Verbindlichkeit besteht 
oder wann eine solche fällig wird. Eine Rückstellungsbildung durch die Gemeinde ist in einem solchen Fall als 
nicht zulässig anzusehen. 
 
Der Tatbestand der „Ungewissheit“ kann sich bei gemeindlichen Verpflichtungsrückstellungen auf den Grund, die 
Höhe und auf das Bestehen der Verpflichtung beziehen. Dem Grunde nach ungewiss ist eine gemeindliche Ver-
pflichtung, wenn erst noch ein Ereignis eintreten muss, dessen Eintritt aber unklar ist, z.B. bei einer Gewährleis-
tungsverpflichtung. Der Höhe nach ungewiss sind Verpflichtungen der Gemeinde, wenn die Gemeinde eine Leis-
tung in Anspruch genommen hat, über die daraus entstehenden Aufwendungen aber noch Unklarheit besteht, z. 
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B. bei einer fehlenden Rechnung. Die Ungewissheit über eine gemeindliche Verpflichtung muss sich dabei nicht 
immer auf deren gesamten Umfang erstrecken. Insbesondere in den Fällen, in den gemeindliche Verpflichtungen 
hinsichtlich ihrer Höhe ungewiss sind, können Teile davon durchaus gewiss sein. Unter Wirtschaftlichkeits- und 
Wesentlichkeitsgesichtspunkten sowie unter Berücksichtigung der haushaltswirtschaftlichen Schwerpunktsetzung 
muss dann von der Gemeinde abgewogen werden, ob in ihrer Bilanz ein Teil der gemeindlichen Verpflichtung 
unter den Verbindlichkeiten und nur der restliche „ungewisse“ Teil unter den Rückstellungen anzusetzen ist.  
 
 
4.1.3 Der Begriff „Geringfügigkeit“ 
 
Als Abgrenzungskriterium für die gemeindliche Rückstellungsbildung bei Verpflichtungsrückstellungen ist in der 
Vorschrift ausdrücklich bestimmt worden, dass die Rückstellungen von der Gemeinde nur zu bilden sind, sofern 
der voraussichtlich zu leistende Betrag für die Gemeinde nicht geringfügig ist. Bei den betreffenden Geschäftsvor-
fällen ist dann unter Wirtschaftlichkeits- und Wesentlichkeitsgesichtspunkten sowie unter Berücksichtigung der 
haushaltswirtschaftlichen Schwerpunktsetzung sachgerecht zu prüfen, ob die Bilanzierung einer Rückstellung in 
Betracht kommt. 
 
Die Gemeinde kann aber auch allgemein durch eine betragsmäßige Wertgrenze festlegen, dass für gemeindliche 
Verpflichtungen erst ab einem bestimmten wertmäßigen Betrag eine Rückstellung zu bilanzieren ist. Über eine 
solche Geringfügigkeitsgrenze hat die Gemeinde unter Einbeziehung der örtlichen Gegebenheiten eigenverant-
wortlich zu entscheiden bzw. sachgerecht festzulegen und dabei die haushaltsmäßigen Auswirkungen zu berück-
sichtigen. Es ist in diesem Zusammenhang geboten, die örtlich festgelegte Geringfügigkeitsgrenze für die ge-
meindliche Rückstellungsbildung auch im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss aufzuführen.  
 
 
4.2 Zu Satz 2 (Entstehung und Inanspruchnahme der Rückstellung): 
 
4.2.1 Die Wahrscheinlichkeit der Entstehung  
 
Bei der Bildung von Verpflichtungsrückstellungen hat die Gemeinde auch das Kriterium „Wahrscheinlichkeit“ zu 
beachten. Für eine Rückstellungsbildung sieht die Vorschrift vor, es muss aus Sicht der Gemeinde wahrscheinlich 
sein, dass eine Verbindlichkeit für die Gemeinde tatsächlich entstehen wird. Zum jeweiligen Abschlussstichtag 
muss daher von der Gemeinde immer geprüft werden, ob aufgrund vorliegender gemeindlicher Sachverhalte und 
Geschäftsvorfälle eine Verpflichtung der Gemeinde gegenüber Dritten entstehen wird und die Gemeinde daraus 
voraussichtlich in Anspruch genommen werden wird. Für den Ansatz einer Verpflichtungsrückstellung in der ge-
meindlichen Bilanz müssen daher mehr Gründe für deren Entstehen als gegen deren Entstehung sprechen. 
 
 
4.2.2 Der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung 
 
4.2.2.1 Die zeitliche Zuordnung 
  
Die Gemeinde hat bei der Bildung von Verpflichtungsrückstellungen zu beachten, dass die wirtschaftliche Verur-
sachung einer gemeindlichen Verpflichtung spätestens am Abschlussstichtag des Haushaltsjahres vorliegen 
muss (bis 24.00 Uhr), um die Verpflichtung noch periodengerecht dem Haushaltsjahr zuordnen zu können. Die 
tatsächliche Verursachung für eine gemeindliche Rückstellungsbildung muss deswegen immer vergangenheits-
bezogen im abgelaufenen Haushaltsjahr liegen. Bei dieser zeitlichen Zuordnung der gemeindlichen Rückstellun-
gen ist nicht ausschlaggebend, ob eine Rückstellung aus rechtlichen oder/und wirtschaftlichen Gründen entstan-
den ist. Die Gemeinde hat daher zum Abschlussstichtag bei der Rückstellungsbildung prüfen, ob ausreichende 
Merkmale vorliegen, um eine Zurechnung einer Rückstellung zum abgelaufenen Haushaltsjahr zu begründen. 
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4.2.2.2 Kein Ausschluss des Abschlussstichtages 
  
Die Vorschrift enthält für die zeitliche Abgrenzung die wörtliche Festlegung „die wirtschaftliche Ursache (muss) 
vor dem Abschlussstichtag liegt (en)“. Diese Formulierung könnte in Einzelfällen dazu führen, dass ggf. die Bil-
dung einer Rückstellung ausgeschlossen sein könnte, wenn die gemeindliche Verpflichtung erst am Abschluss-
stichtag wirtschaftlich verursacht worden ist. Einer solchen Handhabung bzw. Auslegung dürften aber Sinn und 
Zweck der gesamten haushaltsrechtlichen Vorschrift entgegenstehen.  
 
Die Vorschrift steht zudem in einen Zusammenhang mit der Bestimmung „Das Haushaltsjahr ist das Kalender-
jahr“ sowie der ausdrücklichen Zuordnung von gemeindlichen Erträgen und Aufwendungen zu dem Haushalts-
jahr, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (vgl. § 78 Absatz 4 GO NRW und § 11 Absatz 2 GemHVO NRW). 
Sie ist von der Gemeinde im Rahmen einer Gesamtsicht auszulegen. Diese Gegebenheiten lassen nur den 
Schluss zu, dass von der Gemeinde auch dann noch Rückstellungen einem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzu-
rechnen sind, wenn die gemeindliche Verpflichtung wirtschaftlich erst am Abschlussstichtag des Haushaltsjahres 
(31. Dezember) verursacht worden ist. 
  
 
4.2.3 Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme  
 
Bei der Bildung von Verpflichtungsrückstellungen hat die Gemeinde auch das Kriterium „Wahrscheinlichkeit“ zu 
beachten. Die Gemeinde hat deshalb zum Abschlussstichtag zu beurteilen, ob sie aus ihrer Sicht aufgrund vorlie-
gender gemeindlicher Sachverhalte aus der Verbindlichkeit voraussichtlich künftig in Anspruch genommen wer-
den wird. Für die Bilanzierung einer Rückstellung in der gemeindlichen Bilanz müssen dabei mehr Gründe für die 
Inanspruchnahme der Gemeinde sprechen als gegen die Inanspruchnahme. 
 
 
4.2.4 Besondere Rückstellungssachverhalte 
 
4.2.4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Bei der Gemeinde bestehen eine Vielzahl von örtlichen Sachverhalten, aus denen besondere Verpflichtungen für 
die Gemeinde entstehen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt 
sind und der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist, sodass diese gemeindlichen Sachverhalte regelmäßig zur 
Rückstellungsbildung nach dieser Vorschrift führen. Dazu gehören z. B. die Beteiligung der Gemeinde an Versor-
gungslasten, Verpflichtungen aus der Gewährung von Altersteilzeit, aus Urlaubsansprüchen und Arbeitszeitgut-
haben, aber auch der Erhaltungsaufwand bei Tageseinrichtungen für Kinder. Wegen der abschließenden Aufzäh-
lungen der zulässigen Rückstellungsarten in § 36 GemHVO NRW dürfen z. B. jedoch keine Rückstellungen für 
Umlagezahlungen oder aus der Steuererhebung auf der Grundlage dieser besonderen Vorschrift gebildet wer-
den. Dieses auch dann nicht, wenn sich örtliche Umlagesachverhalte oder Sachverhalte aus der Steuererhebung 
ggf. unter die Bestimmungen subsumieren lassen.  
 
 
4.2.4.2 Rückstellungen wegen der Beteiligung an Versorgungslasten  
 
4.2.4.2.1 Die Bilanzierung der gemeindlichen Verpflichtungen  
 
Die Beteiligung der Gemeinde an den künftigen Versorgungslasten eines anderen Dienstherrn für eine Beamtin 
oder einen Beamten (Versorgungslastenteilung) setzt sachlich voraus, dass die betreffende Person aus dem 
Dienst bei der Gemeinde ausgeschieden und ohne zeitliche Unterbrechung in den Dienst des neuen Dienstherrn 
eingetreten ist. In welcher beamtenrechtlichen Form dieser Dienstherrnwechsel vollzogen wird, ist hinsichtlich der 
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Verpflichtung des abgebenden Dienstherrn unerheblich. Es kann aber im Einzelfall zu einer Kombination von 
landesinternen und länderübergreifenden Dienstherrnwechseln kommen. Die Erstattungsverpflichtungen der 
Gemeinde aus nicht mehr bestehenden Dienstverhältnissen von Beamtinnen oder Beamten, die bei einem ande-
ren Dienstherrn tätig, aber noch keine Versorgungsempfänger sind, stellen für die abgegebene Gemeinde als 
ehemaligen Dienstherr keine originären Pensionsverpflichtungen mehr dar.  
 
Für die Gemeinde stellen solche Erstattungsverpflichtungen gegenüber dem neuen Dienstherrn einer Beamtin 
oder eines Beamten vielmehr sonstige Verpflichtungen dar. Sie sind in der gemeindlichen Bilanz unter dem Bi-
lanzposten „Sonstige Rückstellungen“ anzusetzen und nicht als gemeindliche Pensionsverpflichtungen auszuwei-
sen. In den Fällen, in denen die Erstattungsverpflichtungen der Gemeinde betragsmäßig in ihrer Höhe und hin-
sichtlich ihrer Fälligkeit festgelegt worden sind, sind diese Verpflichtungen nicht mehr als gemeindliche Rückstel-
lungen zu bilanzieren, sondern stellen Verbindlichkeiten der Gemeinde dar, die in der gemeindlichen Bilanz unter 
dem Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ anzusetzen sind.  
 
In den Fällen, in denen Verpflichtungen für die Gemeinde aus der Versorgungslastenteilung bestehen, sollte die 
Gemeinde darüber im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss die entsprechenden Angaben machen (vgl. § 
44 GemHVO NRW). Die Angabepflicht besteht auch deshalb, weil diese gemeindlichen Verpflichtungen aus vor-
hergehenden Pensionsverpflichtungen der Gemeinde entstanden sind und deshalb regelmäßig weiterhin in der 
gemeindlichen Bilanz enthalten, aber unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ angesetzt sind. Eine 
solche Rückstellungsbildung entfällt nur in den Fällen, in denen die Erstattungsverpflichtungen der Gemeinde als 
abgebender Dienstherr gegenüber dem neuen Dienstherrn abgegolten worden sind, z. B. durch die Zahlung einer 
einmaligen Ausgleichsleistung oder eines Abfindungsbetrages. 
 
 
4.2.4.2.2 Eckpunkte für die Bemessung der Beteiligung 
 
4.2.4.2.2.1 Eckpunkte für landesinterne Dienstherrnwechsel 
 
Eine Gemeinde, die verpflichtet ist, sich an den künftigen Versorgungslasten des neuen Dienstherrn im Land 
Nordrhein-Westfalen für eine einer von ihr abgegebene Beamtin oder einen Beamten zu beteiligen, kann die 
Bemessung ihrer künftigen Beteiligung an den Versorgungslasten individuell oder auch auf der Grundlage des 
Runderlasses des Innenministeriums über „Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsrückstellungen“ 
vom 04.01.2006 (SMBl. NRW. 653) vornehmen. Der Runderlass enthält u.a. Eckpunkte für die Bemessung einer 
Beteiligung der Gemeinde an Versorgungslasten anderer Dienstherrn (Erstattungsverpflichtungen), soweit keine 
Ausgleichsleistung oder ein Abfindungsbetrag gezahlt wird. Die Gemeinde hat aber auch den Runderlass des 
Finanzministeriums NRW „Durchführung des Gesetzes zur Verteilung der Versorgungslasten (Versorgungslas-
tenverteilungsgesetz – VLVG) vom 18.11.2008“ vom 26.07.2010 (SMBl. NRW. 20323) zu beachten. Folgende 
Eckpunkte enthält der Runderlass des Innenministeriums (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Eckpunkte für die Beteiligung an Versorgungslasten 

 
 
- Die von der Gemeinde ermittelte Beteiligung an den künftigen Versorgungslasten des neuen 

Dienstherrn einer von ihr abgegebenen Beamtin oder eines Beamten ist in der gemeindlichen Bi-
lanz anzusetzen. 

 
 
- Bei dem abgebenden Dienstherrn ist die Erstattungsverpflichtung mit dem Barwert anzusetzen. 

Zur Ermittlung des zu erstattenden Anteils ist die Höhe der Versorgung auf Basis der beim abge-
benden Dienstherrn maßgeblichen Besoldungsgruppe zu ermitteln und altersabhängig im Ver-
hältnis der beim abgebenden Dienstherrn zurückgelegten, bis zum jeweiligen Versorgungsfall, zur 
möglichen Dienstzeit zu gewichten.  

 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 36 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2038 

 
Die Eckpunkte für die Beteiligung an Versorgungslasten 

 
- Beim aufnehmenden Dienstherrn ist die gesamte Pensionsverpflichtung zu bilanzieren. Ein antei-

liger Erstattungsanspruch gegenüber dem abgebenden Dienstherrn ist mit dem Barwert der Er-
stattungsverpflichtung anzusetzen und unter „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ zu akti-
vieren. 

 
Abbildung 500 „Die Eckpunkte für die Beteiligung an Versorgungslasten“ 

 
In diesem Zusammenhang sollte von der Gemeinde im Rahmen der Abgabe einer Beamtin oder eines Beamten 
an einen anderen Dienstherrn geprüft werden, ob die bisher für diese Personen bilanzierten Pensionsrückstellun-
gen weiterhin von ihrem Umfang her als Rückstellungen in der eigenen Bilanz angesetzt werden können. Bei 
einem Wechsel zu einem anderen Dienstherrn ändern sich regelmäßig nicht die Verpflichtungen der Gemeinde, 
in einem gewissen Umfang auch Versorgungslasten zu tragen. Die gemeindlichen Verpflichtungen sind in den 
Wechselfällen als gegenüber diesem Dienstherrn bestehende Verpflichtungen zu bilanzieren und als „Sonstige 
Rückstellungen“ in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Soweit in diesen Fällen keine besonderen Erkenntnisse 
bei der Gemeinde über ihre künftige Beteiligung an den Versorgungslasten vorliegen, sollten auf eine Reduzie-
rung der bisher als Pensionsrückstellungen angesetzten gemeindlichen Verpflichtungen verzichtet werden. 
 
 
4.2.4.2.2.2 Eckpunkte für andere Dienstherrnwechsel 
  
Durch den Versorgungslastenverteilungs-Staatsvertrag vom 16.12.2009 ist die Regelung des § 107b BeamtVG 
ersetzt worden (vgl. GV. NRW. S. 137; SGV. NRW. 20323). Dieser Staatsvertrag enthält eigenständige Eckpunk-
te für die Bemessung der Versorgungslastenteilung (vgl. § 3 ff. des Staatsvertrages), die auch von der Gemeinde 
zu beachten sind. Zu den vertraglichen Eckpunkten, z. B. den Voraussetzungen, zur Ermittlung des Abfindungs-
betrages, zu den Zahlungsmodalitäten und den Übergangsregelungen, werden nähere Erläuterungen durch einen 
Runderlass des FM NRW gegeben. In dem Runderlass „Durchführungshinweise zum Staatsvertrag über die 
Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechseln (Versorgungslasten-
verteilungs-Staatsvertrag) vom 09.10.2010 (SMBl. NRW. 203239 werden wichtige Eckpunkte gesetzt. Ein bedeu-
tender Eckpunkt dabei ist, dass die Gemeinde als abgebender Dienstherr nicht mehr an den künftigen Versor-
gungsleistungen beteiligt wird, wenn sie an den aufnehmenden Dienstherrn eine einmalige Abfindung gezahlt hat. 
 
 
4.2.4.2.3 Die Arten der Beteiligungen an Versorgungslasten 
 
4.2.4.2.3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Ein Rückstellungsansatz in der gemeindlichen Bilanz wegen der Beteiligung der Gemeinde an künftigen Versor-
gungslasten anderer Dienstherrn von Beamtinnen und Beamten kann wegen mehrerer beamtenrechtlicher 
Rechtsvorschriften notwendig werden. So ist eine Gemeinde nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz 
(VLVG NRW) oder nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (vorher: § 107b des Beamtenversor-
gungsgesetz) verpflichtet, sich an den künftigen Versorgungslasten des neuen Dienstherrn einer abgegebenen 
Beamtin oder eines abgegebenen Beamten zu beteiligen, soweit von ihr nicht bereits vorher eine Ausgleichsleis-
tung oder eine Abfindung gezahlt wurde. 
 
 
4.2.4.2.3.2 Beteiligungen nach dem Beamtenversorgungsgesetz 
 
Die Gemeinde hat sich auch bei einem länderübergreifenden Dienstherrnwechsel einer Beamtin oder des Beam-
ten an den künftigen Versorgungslasten zu beteiligen. Das bislang in § 107b des Beamtenversorgungsgesetzes 
(BeamtVG) und in § 92b des Soldatenversorgungsgesetzes (SVG) geregelte Erstattungsmodell wird künftig durch 
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ein pauschalierendes Abfindungsmodell ersetzt, wonach die Versorgungsanwartschaften zum Zeitpunkt des 
Dienstherrenwechsels abgegolten werden sollen (vgl. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag). Dieses bedingt 
aber, dass die bisher bereits bestehenden Verpflichtungen der Gemeinde weiterhin zu bilanzieren sind, soweit 
diese nicht in ein Abfindungsmodell einbezogen werden. 
  
 
4.2.4.2.3.3 Beteiligungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz 
 
Die Gemeinde hat bei der Prüfung, in welchem Umfang im Haushaltsjahr sonstige Rückstellungen aus Anlass 
eines Dienstherrnwechsels zu passivieren sind, auch das Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW (VLVG 
NRW) zu beachten. Nach diesem Gesetz hat sich bei einem Wechsel einer Beamtin oder eines Beamten zu ei-
nem anderen Dienstherrn im Land Nordrhein-Westfalen der abgebende Dienstherr an deren künftigen Versor-
gungslasten zu beteiligen (vgl. § 1 VLVG). Ein solcher Wechsel innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen ist 
nicht mehr nach bundesrechtlichen Vorschriften zu beurteilen.  
 
Bei der Ermittlung von Ansprüchen und Verpflichtungen gegenüber anderen Dienstherrn ist auch die Übergangs-
regelung zu beachten, die im Dezember 2009 in das Versorgungslastenverteilungsgesetz eingefügt wurde. Mit 
dem Gesetz soll eine möglichst zutreffende Lastenverteilung für die künftig zu erbringenden Versorgungsleistun-
gen zwischen den möglichen Dienstherrn einer Beamtin oder eines Beamten innerhalb seiner Lebensarbeitszeit 
erreicht werden. Dadurch kann sich im Versorgungsfall eine ganze Kette von Dienstherren ergeben, von denen 
einer unmittelbar und die vorherigen jeweils mittelbar gegenüber dem letzten Dienstherrn des Beamten verpflich-
tet sind. Je nach Einordnung in diese Reihe kann ein vorheriger Dienstherr anspruchsberechtigt oder verpflichtet 
sein oder es kommen auch beide Formen bei einem Dienstherrn zum Tragen.  
 
Die möglichen Ansprüche des aufnehmenden Dienstherrn sowie die Verpflichtungen des abgebenden Dienst-
herrn einer Beamtin oder eines Beamten sind daher unmittelbar für den jeweils aufzustellenden Jahresabschluss 
zu ermitteln, unabhängig davon, ob eine Zustimmung des abgebenden Dienstherrn oder Mindestdienstzeiten 
bestehen (vgl. Runderlass des Finanzministeriums vom 26.07.2010; SMBl. NRW. 20323). Die Art und Weise 
einer möglichen Abfindungsvereinbarung nach § 3 VLVG sollen dabei zwischen den Dienstherrn im Einverneh-
men ausgestaltet werden. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Ermittlung von Ansprüchen und 
Verpflichtungen nicht bis auf den Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand der Beamtin oder des Beamten hin-
ausgeschoben werden darf, auch wenn erst zu diesem Zeitpunkt die Versorgungsleistungen tatsächlich zur Aus-
zahlung an die Berechtigten kommen. 
 
 
4.2.4.2.3.4 Beteiligungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag  
 
Der Bund und die Länder haben mit dem „Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und 
länderübergreifenden Dienstherrnwechseln“ (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) vereinbart, auf eine ge-
setzliche Regelung über den Versorgungslastenausgleich zu verzichten. Dieser Staatsvertrag gilt auch für die 
Gemeinden (vgl. § 1 des Staatsvertrages). Im Interesse der Mobilität wird auch in Zukunft an der Einheitlichkeit 
des Beamtenverhältnisses festzuhalten und es werden einvernehmliche Dienstherrenwechsel ermöglicht, bei 
denen eine verursachungsgerechte Verteilung der Versorgungslasten für zwingend erforderlich angesehen wird.  
 
Der Anlass für den Abschluss eines Staatsvertrages war, dass mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 
vom 28. August 2006 die Gesetzgebungszuständigkeiten im Dienstrecht neu geordnet wurden, sodass die Ver-
sorgungslastenverteilung bei einem bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechsel nicht mehr bundesge-
setzlich geregelt werden kann. Das bislang in § 107b des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) und in § 92b 
des Soldatenversorgungsgesetzes (SVG) geregelte Erstattungsmodell wird künftig durch ein pauschalierendes 
Abfindungsmodell ersetzt, wonach die Versorgungsanwartschaften zum Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels 
abgegolten werden sollen.  
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Dieser Staatsvertrag ist zum 1. Januar 2011 in Kraft getreten. Die Einzelheiten der Abwicklung der Versorgungs-
lastenverteilung sind in einer Vielzahl von Vorschriften näher bestimmt worden (vgl. §§ 3 bis 8 des Staatsvertra-
ges). Auch ist z.B. vereinbart worden, dass die Regelung in § 107b BeamtVG durch den Versorgungslastentei-
lungs-Staatsvertrag ersetzt wird. Außerdem gelten für Erstattungsansprüche, die vor dem Inkrafttreten des 
Staatsvertrages begründet worden sind, besondere Regelungen (vgl. §§ 10 bis 12 des Staatsvertrages). Die-
ser Staatsvertrag ist im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen am 09.02.2010 (S. 137; 
SGV. NRW. 20323) bekannt gemacht worden. 
 
Bei einem Dienstherrnwechsel einer Beamtin oder eines Beamten ist die von der Gemeinde an den aufnehmen-
den Dienstherrn zu zahlende Abfindung nicht als Inanspruchnahme der Rückstellung zu behandeln, denn die 
Gemeinde hat eine Verpflichtung gegenüber dem aufnehmenden Dienstherrn und nicht mehr gegenüber der 
Beamtin oder dem Beamten. Die für die Beamtin oder den Beamten gebildete Rückstellung ist daher ertragswirk-
sam aufzulösen, denn bei der Gemeinde bestehen dann keine Versorgungsverpflichtungen mehr gegenüber 
diesem bisher Beschäftigten. Die Abfindungszahlung stellt dann Aufwendungen für die Gemeinde dar, die in der 
gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen sind.  
 
 
4.2.4.3 Rückstellungen aus dienstlicher Tätigkeit der Beschäftigten 
 
4.2.4.3.1 Rückstellungen wegen Altersteilzeit der Beschäftigten 
 
4.2.4.3.1.1 Voraussetzungen für die Rückstellungsbildung 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ sind auch die Rückstellungen aus der Gewährung von Alters-
teilzeit für Beschäftigte anzusetzen, wenn gemeindliche Beschäftigte eine Altersteilzeit aufgrund des Dienstrechts 
oder auf der Grundlage eines Tarifvertrages oder einer Betriebsvereinbarung gewährt werden. Bei einer Alters-
teilzeit wird die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit eines Beschäftigten während der Gesamtdauer der 
Altersteilzeit auf Hälfte des bisherigen Umfanges reduziert. Die Verteilung der Arbeitszeit auf den Zeitraum der 
Altersteilzeit findet dabei in Form des „Blockmodells“ oder des „Teilzeitmodells“ statt. Beim Blockmodell erbringt 
ein Beschäftigter seine Arbeitsleistungen insgesamt in der ersten Hälfte der Altersteilzeit und wird dafür in der 
zweiten Hälfte von seiner Arbeitsverpflichtung freigestellt. Im Teilzeitmodell wird die Arbeitsleistung regelmäßig in 
Höhe der Hälfte der bisherigen Arbeitszeit während der gesamten Altersteilzeit erbracht.  
 
Bei Altersteilzeitmodellen ist es, abhängig vom vereinbarten Arbeitszeitmodell, für die Gemeinde erforderlich, die 
notwendigen Rückstellungen wegen erbrachter, aber noch nicht bezahlter Arbeitsleistungen eines Beschäftigten 
zu bilden. Insbesondere wenn ein Beschäftigter im Rahmen des „Blockmodells“ in einem Teil der Altersteilzeit 
mehr Arbeitsleistungen erbringt, als er mit reduzierter Arbeitszeit erbringen müsste und dafür nur zum Teil ent-
lohnt wird, weil die Bezahlung anhand der reduzierten Arbeitszeit erfolgt. In solchen Fällen entsteht für die Ge-
meinde ein Erfüllungsrückstand gegenüber dem Beschäftigten, der zu einer Rückstellungsbildung in der gemeind-
lichen Bilanz führt. Deshalb ist die Rückstellungsbildung wegen Altersteilzeit von Beschäftigten in der gemeindli-
chen Bilanz im Einzelfall vor Ort zu klären. Sie ist dabei nicht vom Ausweis von Stellen im gemeindlichen Stellen-
plan für diese Beschäftigten abhängig, da Rückstellungen und Stellenplan unterschiedlichen Zwecken dienen. 
 
Die Gemeinde sollte die erforderlichen Rückstellungen aus der Gewährung von Altersteilzeit grundsätzlich erst ab 
dem Zeitpunkt der tatsächlichen Inanspruchnahme der Altersteilzeit in ihrer gemeindlichen Bilanz anzusetzen, 
frühestens ab dem Zeitpunkt des Abschlusses einer vertraglichen Vereinbarung mit dem betreffenden Beschäftig-
ten. Eine Rückstellungsbildung sollte durch die Gemeinde jedoch noch nicht erfolgen, wenn von gemeindlichen 
Beschäftigten lediglich Interesse für eine Inanspruchnahme der Altersteilzeit bekundet wurde. Von der Gemeinde 
ist bei der Bilanzierung einer Rückstellung aus Anlass der Gewährung einer Altersteilzeit gegenüber einem Be-
schäftigten zu beachten, dass diese Rückstellung nicht unter dem Bilanzposten „Pensionsrückstellungen“ ange-
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setzt werden darf, denn die Altersteilzeit ist der Lebensarbeitszeit eines Beschäftigten zuzuordnen und nicht der 
Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bei der Gemeinde. 
 
 
4.2.4.3.1.2 Die Bemessung der Rückstellungen für Altersteilzeit 
 
In der Altersteilzeit erhält der Beschäftigte grundsätzlich Bezüge wie sie an entsprechende Teilzeitkräfte gezahlt 
würden. Zusätzlich werden die Bezüge um einen Aufstockungsbetrag erhöht, um ein Mindestentgelt für den Be-
schäftigten zu sichern. Die Bemessung der Rückstellungen soll daher auf der Grundlage der an die gemeindli-
chen Beschäftigten tatsächlich gezahlten Besoldung oder der Vergütung einschließlich des Aufstockungsbetrages 
und ggf. weiterer Leistungen erfolgen, zu denen die Gemeinde wegen der erbrachten Arbeitsleistungen des Be-
schäftigten verpflichtet ist. Die den gemeindlichen Rückstellungen zugrunde zu legenden Ansprüche des Be-
schäftigten begründen sich aus den gleichbleibenden regelmäßigen Zahlungen, die von der Gemeinde in der 
Freistellungsphase zu leisten sind. Der Beschäftigte hat grundsätzlich über den Zeitraum der Altersteilzeit die 
reduzierte Arbeitszeit zu erbringen und scheidet in dieser Zeit nicht aus dem aktiven Dienstverhältnis aus.  
 
Die von der Gemeinde zu bildenden Rückstellungen sind in der gemeindlichen Bilanz mit dem Nominalwert anzu-
setzen, wie es auch für andere Ansprüche aus dem aktiven Beschäftigungsverhältnis, z. B. aus Urlaubsansprü-
chen und Arbeitszeitguthaben, vorgesehen ist. Eine Verzinsung der Beträge und eine Bewertung der Rückstel-
lung mit dem Barwert sind nicht vorzunehmen, auch nicht in Anlehnung an die Bemessung der Pensionsrückstel-
lungen. Die Verpflichtungen der Gemeinde aus der Altersteilzeit ihrer Beschäftigten sind, auch wenn sie durch 
regelmäßige gleichbleibende Zahlungen ggf. über einen mehrjährigen Zeitraum erfüllt werden, nicht den Versor-
gungsleistungen oder Rentenzahlungen gleichgestellt, weil der Beschäftigte in dieser Zeit noch nicht aus seinem 
Beschäftigungsverhältnis mit der Gemeinde ausgeschieden ist.  
 
 
 4.2.4.3.2 Rückstellungen wegen Urlaubsansprüchen und Arbeitszeitguthaben  
 
4.2.4.3.2.1 Der Ansatz der Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen 
 
Eine grundsätzliche Verpflichtung zur Rückstellungsbildung entsteht für die Gemeinde aus noch nicht erfüllten 
Ansprüchen von gemeindlichen Beschäftigten aus ihren Arbeitsverhältnissen. Zum jeweiligen Abschlussstichtag 
hat die Gemeinde daher zu ermitteln, ob aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr noch nicht beanspruchter Urlaub 
und/oder Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten bestehen. In solchen Fällen ist ein Beschäftigter der Gemeinde 
im Rahmen seines auf einen Leistungsaustausch ausgerichteten Arbeitsverhältnisses in Vorleistung gegenüber 
der Gemeinde als Arbeitgeber getreten. Der Ausgleich erfolgt dann i.d.R. im nächsten Haushaltsjahr. Ein solcher 
Rückstand bzw. die Übertragung von Urlaubs- und Ausgleichsansprüchen der Beschäftigten ins folgende Haus-
haltsjahr stellt eine Geldschuld der Gemeinde gegenüber den Beschäftigten dar.  
 
Ein Urlaubsanspruch der Beschäftigten stellt z. B. keine Gegenleistung der Gemeinde für erbrachte oder noch zu 
erbringende Dienstleistungen dar, sondern eine Nebenpflicht der Gemeinde im Rahmen der Beschäftigungsver-
hältnisse. Daher kommt eine Zuordnung dieser Ansprüche der Beschäftigten zu den Pensionsverpflichtungen der 
Gemeinde gegenüber den Beschäftigten nicht in Betracht. Von der Gemeinde muss in den Fällen, in denen zum 
Abschlussstichtag noch Ansprüche auf Urlaub oder Arbeitszeitguthaben bestehen, und eine Abgeltung durch 
Urlaub, Freizeitausgleich oder eine Barabgeltung vorgesehen bzw. nicht ausgeschlossen worden ist, eine perio-
dengerechte Abgrenzung sachgerecht vorgenommen werden. Für die bestehenden Ansprüche der Beschäftigten 
ist dann von der Gemeinde eine entsprechende Rückstellung in der gemeindlichen Bilanz unter dem Bilanzposten 
„Sonstige Rückstellungen“ anzusetzen. Es sind daher auch die Rückstellungen der Gemeinde für zu übertragen-
de Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten anzusetzen.  
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4.2.4.3.2.2 Die Bemessung der Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellung 
 
Die Bemessung solcher Rückstellungen baut auf einem Mengen- als auch auf einem Wertgerüst auf. So sollte es 
im Rahmen der gemeindlichen Personalwirtschaft möglich sein, die noch nicht genommenen Urlaubstage und die 
Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten mengenmäßig festzustellen. Dabei sind die einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen sowie die örtlich getroffenen Regelungen ausreichend zu berücksichtigen. Die wertmäßige Be-
messung kann auf der Grundlage der gezahlten Vergütungen vorgenommen werden, wobei eine Durchschnitts-
bildung als zulässig anzusehen ist. Es ist dabei der künftige Zeitpunkt der Inanspruchnahme durch die Beschäf-
tigten zu berücksichtigen.  
 
Die Gemeinde darf auf eine Rückstellungsbildung für die bestehenden Ansprüche ihrer Beschäftigten dann ver-
zichten, wenn eine Abgeltung der Ansprüche der Beschäftigten nach dem jeweiligen Abschlussstichtag nicht 
erfolgen soll. Sie kann auf eine Rückstellungsbildung auch dann verzichten, wenn im Rahmen des gemeindlichen 
Jahresabschlusses die bestehenden Ansprüche ihrer Beschäftigten von geringfügiger Bedeutung für die ge-
meindliche Haushaltswirtschaft sind. 
 
 
4.2.4.3.3 Rückstellungen wegen Leistungsentgelte für Beschäftigte 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ sind auch die Rückstellungen für Verpflichtungen der Ge-
meinde wegen der diesen zustehenden Leistungsentgelten anzusetzen. Diese grundsätzliche Verpflichtung zur 
Rückstellungsbildung entsteht für die Gemeinde aus der tarifvertraglichen Vereinbarung, die durch den örtlich 
bestehenden Anspruch der Beschäftigten auf ein Leistungsentgelt für das abgelaufene Haushaltsjahr näher kon-
kretisiert wird.  
 
Mit Einführung des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD) ist die Vergabe einer variablen, leistungsorientierten 
Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt ermöglicht worden. Dieser Tarifvertrag enthält Rahmenregelungen für 
leistungsbezogene Einkommensbestandteile. Dazu gehören einerseits verpflichtende Vorgaben, andererseits 
bleibt sehr viel Gestaltungsspielraum für die Aushandlung in den einzelnen Gemeinden. Das Leistungsentgelt 
wird zusätzlich zum Tabellenentgelt als Leistungsprämie, Erfolgsprämie oder Leistungszulage gewährt; das Ver-
binden verschiedener Formen des Leistungsentgelts ist dabei zulässig.  
 
 
4.2.4.4 Rückstellungen wegen Erhaltungsaufwand bei Kindertageseinrichtungen  
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ sind auch die Rückstellungen für die Erhaltung von Tagesein-
richtungen für Kinder anzusetzen, wenn die Gemeinde die nach der Betriebskostenverordnung zugewiesene 
Erhaltungspauschale noch nicht in vollem Umfang einsetzt bzw. zweckentsprechend verwendet hat. Das Land 
geht dabei von einem durchschnittlichen Erhaltungsaufwand in den Tageseinrichtungen für Kinder aus. Es kön-
nen aber aus örtlichen Gründen heraus Abweichungen entstehen, weil die Gemeinde die Erhaltung der Einrich-
tungen in vollem Umfang tragen muss. Sofern die Erhaltungsmaßnahmen in den Tageseinrichtungen für Kinder 
nicht mindestens wie durchschnittlich (seitens des Landes) ermittelt vorgenommen, sind diese als unterlassene 
Erhaltungen (Aufwand) zu bewerten.  
 
Die Gemeinde muss deshalb gleichermaßen wie bei einer unterlassenen Instandhaltung eine entsprechende 
Rückstellung bilden. Aus Gleichbehandlungsgründen mit der Vorschrift nach Absatz 3 ist es geboten, die Nachho-
lung der Erhaltung bei Tageseinrichtungen für Kinder – jahresbezogen betrachtet – möglichst innerhalb der drei 
Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, spätestens jedoch nach fünf Jahren vorzuneh-
men. Der Begriff „Rücklage“ wird in § 2 Absatz 4 der Betriebskostenverordnung lediglich als allgemeiner Oberbe-
griff verwendet. Er stellt keine Vorgabe für die rechnungstechnische Abwicklung bei der Gemeinde dar. Er soll 
vielmehr dazu beitragen, die zweckentsprechende Verwendung der gewährten Erhaltungspauschale über das 
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jeweilige Haushaltsjahr zu sichern, ohne dass es deshalb zu zusätzlichen Zahlungsvorgängen zwischen dem 
Land und den Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder kommt.     
 
 
4.2.4.5 Weitere zulässige Rückstellungsbildungen 
 
4.2.5.1 Allgemeiner Überblick 
 
Gemeindliche Rückstellungen können für eine unbestimmte Anzahl von örtlichen Sachverhalten gebildet werden, 
denn es bestehen eine Vielzahl von besonderen gemeindlichen Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe 
nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, eine Außenverpflichtung darstellen und der zu leis-
tende Betrag nicht geringfügig ist. Solche Sachverhalte bei der Gemeinde erfordern grundsätzlich eine Rückstel-
lungsbildung durch die Gemeinde in der gemeindlichen Bilanz. Einige Beispiele für zulässige gemeindliche Rück-
stellungen werden nachfolgend benannt (vgl. Abbildung). 
 

 
Weitere zulässige gemeindliche Rückstellungen 

 
- Verpflichtungen für Schadenersatzleistungen oder sonstige Gewährleistungen. 

 
 

- Verlustabdeckungen oder Ausgleichsverpflichtungen gegenüber gemeindlichen Betrieben, soweit nicht 
sich die Verpflichtung nicht auf „geplante Verluste“ erstreckt. 
 

 
- Verpflichtungen wegen der Jahresabschlussprüfung, jedoch nur in Höhe des Anteils für Dritte, soweit 

diese an dieser örtlichen Prüfung als Abschlussprüfer beteiligt werden. 
 
 
- Verpflichtungen wegen der Gesamtabschlussprüfung, jedoch nur in Höhe des Anteils für Dritte, soweit 

diese an dieser örtlichen Prüfung als Abschlussprüfer beteiligt werden. 
 
 
- Verpflichtungen wegen der überörtlichen Prüfung, wenn die gemeindliche Haushaltswirtschaft der Ge-

genstand der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt ist. 
 
 
- Verpflichtungen als Steuerzahler gegenüber dem Staat, z.B. aus einem Betrieb gewerblicher Art (körper-

schaftssteuerpflichtig) oder wegen eines Grunderwerbs (grunderwerbssteuerpflichtig).  
 
 
- Verpflichtungen wegen der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, jedoch nur in Höhe des Anteils für 

Dritte, sofern diese anstelle der Gemeinde tätig werden.  
 

Abbildung 501 „Weitere zulässige gemeindliche Rückstellungen“ 
 
Bei der gemeindlichen Rückstellungsbildung muss es sich nicht immer um Einzelfälle handeln. Auch gleiche 
Sachverhalte in einer unbestimmten Vielzahl können eine gemeindliche Rückstellungsbildung verursachen. Ins-
besondere bei Gewährleistungen und Garantien kann eine unbestimmte Zahl von Adressaten der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft betroffen sein. In solchen Fällen kann die Gemeinde statt unzähliger Einzelrückstellungen 
auch eine Pauschalrückstellung in ihrer gemeindlichen Bilanz ansetzen, wenn mindestens der fachlich betroffene 
Produkt- oder Aufgabenbereich abgrenzbar ist. Die Bemessung einer solchen Rückstellung erfolgt dabei i.d.R. 
auf Erfahrungswerten aus der gemeindlichen Aufgabenerfüllung bzw. der Ausführung der Haushaltswirtschaft der 
Gemeinde in der Vergangenheit. Die Gemeinde hat dabei nicht nur die gemeindlichen Erfahrungen, die eine 
Bemessungsgröße für die Rückstellungsbildung darstellen, sachlich ausreichend zu begründen und zu dokumen-
tieren, sondern auch ihre Entscheidung für diese Form einer gemeindlichen Rückstellung. 
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Bei der Gemeinde bestehen vielfach aber auch Sachverhalte, für die Rückstellungen nicht gebildet werden dür-
fen. Die Gemeinde hat deshalb bei ihrer Entscheidung über den Ansatz einer Rückstellung in der gemeindlichen 
Bilanz zu beachten, dass wegen der abschließenden Aufzählung der zulässigen Rückstellungsarten in der Vor-
schrift andere örtliche Sachverhalte oder gemeindliche Verpflichtungen, die nicht die einschlägigen Vorausset-
zungen erfüllen, nicht zum Gegenstand von Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz gemacht werden dürfen. 
Über eine Rückstellungsbildung ist daher von der Gemeinde für jeden örtlichen Einzelfall gesondert zu entschei-
den. Das Ergebnis ist unabhängig davon, ob dann tatsächlich eine Rückstellung in der gemeindlichen Bilanz 
angesetzt wird, zu dokumentieren. 
 
 
4.2.4.5.2 Besonderheiten bei der Beteiligung Dritter beim Jahresabschluss 
 
Die jährliche Aufstellung, Prüfung und Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses stellt als rechtliche 
Vorgabe nur eine Verpflichtung der Gemeinde gegenüber sich selbst dar (Innenverpflichtung). In diesem Fall 
könnte die gemeindliche Verwaltung als Schuldner betrachtet werden, wobei dem Rat der Gemeinde fiktiv eine 
Gläubigerfunktion zukäme. Eine solche Innenverpflichtung der Gemeinde ist aber für eine gemeindliche Rückstel-
lungsbildung nach dieser Vorschrift nicht ausreichend. Daher berechtigt die Verpflichtung der Gemeinde zur Auf-
stellung des gemeindlichen Jahresabschlusses nur dann zu einem Ansatz einer entsprechenden Rückstellung in 
der gemeindlichen Bilanz, wenn von der Gemeinde Dritte damit beauftragt werden oder anteilig mitwirken..  
 
Bei einer Beauftragung von Dritten mit der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses (vollständig oder 
zum Teil) können die von der Gemeinde dabei zu leistenden Unterstützungsarbeiten jedoch nicht als Nebenleis-
tungen für den beauftragten Dritten bewertet und in die Rückstellungsbildung einbezogen werden. Die gemeindli-
chen Eigenleistungen sind grundsätzlich schon periodengerecht zugeordnet, denn die dafür entstehenden Auf-
wendungen müssen im Haushaltsplan des Haushaltsjahres veranschlagt werden, dem diese wirtschaftlich zuzu-
rechnen sind (vgl. § 11 Absatz 2 GemHVO NRW).  
 
 
4.2.4.5.3 Besonderheiten bei der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 
 
Für die Bilanzierung einer gemeindlichen Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen der Ge-
meinde kann sich ein Bedarf ergeben, wenn die Aufbewahrung durch Dritte erfolgen soll. Die haushaltsrechtliche 
Aufbewahrungspflicht der Gemeinde ist jedoch allein nicht für eine Rückstellungsbildung ausreichend. Erst die 
Konkretisierung dieser Vorgabe durch die Tatsache, dass die gemeindliche Aufgabe durch einen Dritten erfüllt 
wird und dadurch eine Verpflichtung der Gemeinde gegenüber dem Dritten besteht, lässt die Bilanzierung einer 
Rückstellung für gemeindliche Geschäftsunterlagen zu.  
 
In solchen Fällen besteht eine Verpflichtung (Schuld) der Gemeinde gegenüber dem Dritten (Außenverpflichtung). 
Die Gemeinde hat dabei ihre Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen unter Berücksichtigung 
der abgeschlossenen Vereinbarung zu bemessen. Die Bemessung soll sich dabei auf den Zeitraum beschränken, 
der den vorgegebenen bzw. vorgesehenen Aufbewahrungsfristen für die haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der 
Gemeinde entspricht.  
 
Zum Abschlussstichtag müssen die neuen Verpflichtungen der Gemeinde sowie die noch bestehenden Verpflich-
tungen aus Vorjahren bzw. über die Verpflichtungen über die Restlaufzeit der abgeschlossenen Vereinbarung in 
der Bemessung berücksichtigt werden. Die neuen Verpflichtungen stellen für die Gemeinde regelmäßig keinen 
zusätzlichen Aufwand im Haushaltsjahr dar. Dieser Aufwand muss bereits im Rahmen des Haushaltsplans unter 
der Haushaltsposition "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" veranschlagt werden. Im Rahmen des 
gemeindlichen Jahresabschlusses ist dann nur die entsprechende anteilmäßige Zuführung zur gebildeten Rück-
stellung vorzunehmen, sofern Dritte an der Aufstellung des Jahresabschlusses beteiligt sind. 
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4.2.4.5.4 Besonderheiten bei der überörtlichen Prüfung 
 
Für die Bilanzierung einer gemeindlichen Rückstellung für die überörtliche Prüfung der Gemeinde kann sich er-
geben, dass die Gemeinde ihre Geschäftsunterlagen, Bücher und Urkunden zur Einsichtnahme vorlegen muss, 
ggf. schriftliche Erklärungen abgibt oder Hilfsarbeiten übernimmt sowie die erforderlichen Hilfsmittel zur Verfü-
gung stellt. Diese Sachverhalte sind jedoch nicht für eine Rückstellungsbildung geeignet, die über die Rückstel-
lungsbildung für die aus der Prüfung entstehenden Ansprüche der Gemeindeprüfungsanstalt hinausgehen. Die 
Mitwirkung der Gemeinde führt nicht zu einer Verpflichtung der Gemeinde gegenüber einem Dritten und lässt 
daher die Bilanzierung einer Rückstellung in diesem Umfang nicht zu. Nur soweit eine Verpflichtung (Schuld) der 
Gemeinde gegenüber der GPA besteht (Außenverpflichtung) hat die Gemeinde ihre Rückstellung für die überört-
liche Prüfung zu bemessen.  
 
 
4.3 Unzulässige Rückstellungen 
 
4.3.1 Keine Rückstellungen für „geplante“ Verluste  
 
4.3.1.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Gemeinde hat bei ihrer Rückstellungsbildung zu prüfen, ob die vorgesehene Rückstellung ein Ansatz in der 
gemeindlichen Bilanz zulässig ist. Sie hat dabei nicht allein den einzelnen Geschäftsvorfall zu betrachten, son-
dern abhängig vom Einzelfall sind auch die besonderen Gegebenheiten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
sowie der öffentlich-rechtliche Status der Gemeinde dabei zu berücksichtigen. Eine solche Betrachtung ist insbe-
sondere dann geboten, wenn z.B. bei gemeindlichen Geschäftsvorfällen oder Vertragsverhältnissen von der Ge-
meinde keine gleichwertige Gegenleistung gefordert werden soll, also ein Verlust von Anfang an geplant und in 
die einzelne Geschäftsbeziehung einbezogen wird.  
 
Im Rahmen ihrer Selbstverwaltung kann die Gemeinde eigenverantwortlich festlegen, dass für einzelne gemeind-
liche Leistungen kein gleichwertiges Entgelt verlangt werden soll. Eine solche Entscheidung wird oftmals getrof-
fen, wenn die geplanten gemeindlichen Leistungen aus Gründen der örtlichen Bedarfsdeckung von der Gemeinde 
erbracht werden. Die Gleichwertigkeit bei einem gemeindlichen Geschäftsvorfall kann auch in anderen Fällen 
nicht bestehen, wenn die Gemeinde in zulässiger Weise entscheidet, dass ihrer Leistung nicht in jedem Einzelfall 
vollständig durch eine entsprechende Gegenleistung des Vertragspartners oder des Schuldners gegenüberste-
hen muss. In solchen Fällen nimmt die Gemeinde entstehende Verluste in Kauf bzw. entscheidet sich für „geplan-
te“ Verluste bei einzelnen gemeindlichen Geschäftsvorfällen. Die gemeindlichen Leistungen sind dann wirtschaft-
lich betrachtet von vornherein als verlustbringend zu bewerten.  
 
In solchen Fällen besteht grundsätzlich für die Gemeinde kein Anlass, deshalb eine Rückstellung für den entste-
henden Verlust in Höhe des voraussichtlichen Verlustes in ihrer Bilanz anzusetzen. Die getroffene gemeindliche 
Entscheidung vor und im Rahmen der Rückstellungsbildung stellt grundsätzlich kein besonderes Ereignis für 
einen gemeindlichen Verlust dar, die eine Grundlage für eine gemeindliche Rückstellung erfordert. Die gemeindli-
che Entscheidung über die Hinnahme eines Verlustes kann zudem auch nicht als ein nachträglich eingetretenes 
Ereignis behandelt werden, damit ein begründeter Anlass für eine Rückstellungsbildung in der gemeindlichen 
Bilanz vorliegt.  
 
Bei so entstandenen gemeindlichen Geschäftsvorfällen und Vertragsverhältnissen fehlt es von vornherein an der 
haushaltswirtschaftlich erforderlichen Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung. Die Gemeinde darf des-
halb wegen der möglicherweise daraus entstehenden (gewollten) Verluste sowie wegen des fehlenden nach 
Geschäftsabschluss eingetretenen Ereignisses für derartige verlustbringende Geschäftsvorfälle keine Rückstel-
lungen in ihrer gemeindlichen Bilanz ansetzen (Bilanzierungsverbot). Eine bilanzielle Rückstellungsbildung für 
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gemeindliche Geschäftsvorfälle und Vertragsverhältnisse ist auch nicht zulässig, wenn die Gemeinde bei der 
Festsetzung der Höhe von Entgelten für gemeindliche Leistungen auf kostendeckende Gebühren bzw. die aus-
reichende Erzielung aufwandsdeckender Erträge verzichtet.  
 
Im Zeitpunkt solcher örtlicher Entscheidungen ist durch die Gemeinde bewusst auf die Gleichwertigkeit von ge-
meindlicher Leistung und den Verpflichtungen des Dritten verzichtet worden. Ein derartiger Verzicht auf gemeind-
liche Ansprüche als örtlich getroffene eigenverantwortliche Entscheidung kann auch kein nachträgliches Ereignis 
zwischen dem „Vertragsabschluss“ und der „Erfüllung des Vertrages“ darstellen oder als ein solches behandelt 
werden. Bei dieser Sachlage muss für die Entscheidung einer bedarfsgerechten Rückstellungsbildung auch der 
gesamte Haushalt und nicht nur der jeweilige Einzelfall betrachtet werden. 
 
 
4.3.1.2 Die haushaltswirtschaftliche Gesamtbetrachtung 
 
In diesem Zusammenhang mit „geplanten Verlusten“ bei gemeindlichen Geschäftsvorfällen und Vertragsverhält-
nissen ist daher zu beachten, dass bei einer haushaltswirtschaftlichen Gesamtbetrachtung vielfach tatsächlich 
kein Verlust für die Gemeinde eintritt. Die „Verlustgeschäfte“ der Gemeinde können daher vielfach mit den gel-
tenden fachlichen und wirtschaftlichen Vorschriften als in Einklang stehend angesehen, jedenfalls dann, wenn die 
öffentlich-rechtlichen Besonderheiten bei der Gemeinde in der Betrachtung dieser Geschäfte berücksichtigt wer-
den. Allein aus den bilanziellen Gegebenheiten heraus kann jedenfalls bei gemeindlichen „Verlustgeschäften“ 
kein Ansatz einer Rückstellung in der gemeindlichen Bilanz gefordert werden.  
 
Bei der Bewertung von gemeindlichen Geschäftsvorfällen und Vertragsverhältnissen unter bilanziellen Aspekten 
muss immer berücksichtigt werden, dass die Gemeinde aufgrund Ihres Status zur Erhebung von Abgaben be-
rechtigt ist (vgl. § 1 Absatz 1 KAG NRW). Die Gemeinde erhält zudem noch zweckfreie allgemeine Zuweisungen 
im Rahmen ihres jährlichen Haushalts (vgl. GFG NRW). Die Festlegung der Verwendung dieser Finanzmittel 
obliegt dabei der Gemeinde in eigener Verantwortung. Unter Berücksichtigung der Vorgabe des jährlichen Haus-
haltsausgleichs (vgl. § 75 Absatz 2 GemHVO NRW) stehen bei einer haushaltswirtschaftlichen Gesamtbetrach-
tung einem von der Gemeinde „geplanten“ Verlust bei einzelnen gemeindlichen Geschäftsvorfällen derartige 
ertragswirksame Finanzmittel grundsätzlich als wirtschaftlicher Ausgleich gegenüber. Es muss dabei auch kein 
konkreter Bezug zu den einzelnen „Verlustgeschäften“ der Gemeinde bestehen. Bei diesen gemeindlichen Ge-
schäften bedarf es auch deshalb keiner Rückstellungsbildung in der gemeindlichen Bilanz.  
 
 
4.3.2 Keine Rückstellungen für künftige Ausgleichsschulden 
 
Ein Bilanzierungsverbot besteht für die Gemeinde auch für die Bildung von Rückstellungen für künftige Verlust-
übernahmen in Form von Ausgleichsschulden für auf Dauer defizitäre gemeindliche Betriebe. Vielfach ist die 
Gemeinde jedoch aufgrund rechtlicher Vorschriften zur Verlustübernahme bei ihren Betrieben verpflichtet, z. B. 
nach § 10 Absatz 6 EigVO NRW. Sie kann sich auch vertraglich zu einer Finanzleistung gegenüber dem Betrieb 
verpflichtet haben, z. B. entsprechend § 302 AktG. Die daraus entstehenden gemeindlichen Aufwendungen zur 
Erfüllung solcher Verpflichtungen hängen regelmäßig erst von einem künftigen Ereignis ab, das sich am Ab-
schlussstichtag für das abgelaufene betriebliche Geschäftsjahr und das abgelaufene Haushaltsjahr vergangen-
heitsbezogen jedoch noch nicht konkretisiert hat.  
 
Die Ursache für eine solche gemeindliche Pflicht entsteht regelmäßig erst nach dem Abschlussstichtag des Ge-
schäftsjahres, sodass die gemeindliche Verpflichtung gegenüber ihren Betrieben nicht Aufwendungen aus dem 
betrieblichen Geschäftsjahr abdeckt und eine Zuordnung der bei der Gemeinde möglicherweise entstehenden 
Aufwendung zum laufenden Haushaltsjahr notwendig ist. Eine Rückstellungsbildung in der gemeindlichen Bilanz 
ist deshalb als unzulässig anzusehen. In solchen Fällen ist deshalb nicht vom Vorliegen einer zu passivierenden 
Verpflichtung der Gemeinde auszugehen. Die gemeindliche Verpflichtung ist vielmehr als „sonstige finanzielle 
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Verpflichtung“ der Gemeinde zu klassifizieren, die nicht zu bilanzieren sind. Derartige gemeindliche Verpflichtun-
gen sind vielmehr nur im Anhang des gemeindlichen Jahresabschlusses anzugeben (vgl. § 44 GemHVO NRW). 
Eine solche Verpflichtung der Gemeinde kann in Einzelfällen aber auch ein gemeindliches Haftungsverhältnis 
darstellen, sodass eine gesonderte Angabepflicht im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel entstehen kann (vgl. 
§ 47 GemHVO NRW). 
 
 
4.3.3 Keine Rückstellungen für eigene Abschlussarbeiten 
 
Die jährliche Abrechnung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres erfordert die Aufstellung, 
Prüfung und Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses (vgl. §§ 95, 96 und 101 GO NRW). Diese recht-
lichen Vorgaben stellen nur eine Verpflichtung der Gemeinde gegenüber sich selbst dar (Innenverpflichtung). In 
diesem Fall könnte die gemeindliche Verwaltung als Schuldner betrachtet werden, wobei dem Rat der Gemeinde 
fiktiv eine Gläubigerfunktion zukäme. Eine solche Innenverpflichtung der Gemeinde ist aber für eine gemeindliche 
Rückstellungsbildung nach dieser Vorschrift nicht ausreichend. Daher berechtigen die Aufstellungsarbeiten für 
den gemeindlichen Jahresabschluss durch gemeindliche Beschäftigte die Gemeinde nicht zum Ansatz einer ent-
sprechenden Rückstellung in der gemeindlichen Bilanz.  
 
Gegen eine solche Rückstellungsbildung spricht zudem, dass die gemeindlichen Personalaufwendungen einen 
Entgeltcharakter haben und unabhängig von der Art der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entstehen. Sie werden 
insgesamt in der Ergebnisrechnung der Gemeinde und aufgabenbezogen in den Teilrechnungen nachgewiesen. 
Wäre eine Rückstellungsbildung für eigene Abschlussarbeiten zulässig, müsste der dafür anfallende Personal-
aufwand als Sachaufwand nachgewiesen werden. Es ist aber nicht zulässig, Personalaufwendungen wegen 
gemeindlicher Aufgaben in eine andere Aufwandsart umzuwandeln, sodass auch deshalb keine Rückstellungen 
für eigene Abschlussarbeiten bilanziert werden dürfen.  
 
Bei einer Beauftragung von Dritten mit der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses (vollständig oder 
zum Teil) stellen die dafür von der Gemeinde zu leistenden Unterstützungsarbeiten keine Nebenleistungen für 
den beauftragten Dritten dar. Somit können die gemeindlichen Eigenleistungen auch nicht auf dem Wege über 
die Beteiligung eines Dritten an der Abschlussprüfung (vgl. § 103 Absatz 5 GO NRW) zur Bildung einer gemeind-
lichen Rückstellung herangezogen werden. Diese Sachlage gilt entsprechend, wenn die Gemeinde zur Durchfüh-
rung der überörtlichen Prüfung ihre Geschäftsunterlagen, Bücher und Urkunden zur Einsichtnahme bereitstellt 
und ggf. schriftliche Erläuterungen gibt oder Hilfsarbeiten übernimmt sowie die erforderlichen Hilfsmittel für die 
Prüfung zur Verfügung stellt. 
 
 
4.3.4 Keine Rückstellungen für die eigene Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 
 
Für die Gemeinde entstehen aus ihrer haushaltsrechtlichen Pflicht zur Aufbewahrung der haushaltswirtschaftli-
chen Unterlagen nach § 58 GemHVO NRW i.d.R. eigene Personal- und Sachaufwendungen, die dem betreffen-
den Haushaltsjahr zuzurechnen sind (vgl. § 11 Absatz 2 GemHVO NRW). Die Aufwendungen werden deshalb 
bereits im gemeindlichen Ergebnisplan veranschlagt. Für die Gemeinde entsteht daher kein Anlass oder eine 
Vorgabe zu einer Rückstellungsbildung im betreffenden Jahresabschluss. Bei einer Rückstellungsbildung würde 
es an der notwendigen Außenverpflichtung fehlen, denn die Verpflichtung besteht nur gegen sich selbst. Ein 
Bedarf für eine zusätzliche Passivierungshilfe im Sinne einer Periodenabgrenzung besteht ebenfalls nicht. Au-
ßerdem gehört der gemeindliche Sachverhalt "Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen" nicht zu den Fallgestal-
tungen, für die eine Rückstellungsbildung ohne Außenverpflichtung der Gemeinde zugelassen wurde.  
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4.3.5 Sonstige Anwendungsfälle 
 
4.3.5.1 Allgemeine Sachlage 
 
Bei der Gemeinde bestehen vielfach einzelne Sachverhalte, die auf den ersten Blick oder von den verwendeten 
Begriffen her eine Rückstellungsbildung und einen Ansatz in der gemeindlichen Bilanz als zulässig vermuten 
lassen. Solche Einzelfälle sind aber nach einer darauf abgestellten Prüfung als unzulässig im Sinne der haus-
haltsrechtlichen Vorschriften einzustufen. Zu solchen Fällen gehören z. B. die Bildung von Rückstellungen für 
einen Schadensersatz, obwohl bis zum Abschlussstichtag keine Schadensfälle aufgetreten sind oder die Bildung 
von Rückstellungen für unvorhergesehene Sicherheitsinspektionen bei technischen Anlagen. In solchen Fällen ist 
regelmäßig eine wirtschaftliche Verursachung vor dem Abschlussstichtag zu verneinen. Die Aufwendungen, die 
durch die vermeintliche Rückstellungsbildung dem abgelaufenen Haushaltsjahr zugerechnet werden sollten, sind 
vielmehr zukunftsbezogen und haben oftmals den Zweck, der Gemeinde künftige „Erträge“ zu ermöglichen.  
 
 
4.3.5.2 Die Wohngeldentlastungsleistungen 
 
Das Land hat im Jahre 2010 gesetzlich den Verteilungsmaßstab für die Gewährung von Wohngeldentlastungsmit-
teln geändert. Dadurch soll erreicht werden, dass die in den Jahren 2007 bis 2009 an eine Gemeinde unzutref-
fend gezahlten Wohngeldentlastungsmittel im Rahmen von jährlichen Festsetzungen mit den jahresbezogen 
Zahlungen in den Jahren 2011 bis 2018 verrechnet werden. Im Jahre 2019 soll dann eine Schlussabrechnung 
erfolgen. Dieser Tatbestand stellt keine Grundlage für den Ansatz einer Rückstellung in der gemeindlichen Bilanz 
in seiner Gesamtsumme, noch für Teilbeträge dar.  
 
In dieser Angelegenheit werden vom Land keine Zuweisungsbeträge aus den Jahren 2007 bis 2009 zurückgefor-
dert. Für die Gemeinde entsteht daher insgesamt keine Ungewissheit darüber, in welchem Umfang und wann sie 
ggf. zu einer Finanzleistung verpflichtet sein könnte. Die jährlichen Verrechnungen können aber dazu führen, 
dass in der gemeindlichen Bilanz ggf. eine Verbindlichkeit anzusetzen ist, auch wenn der Anspruch des Landes 
mit den Ansprüchen der Gemeinde in den Folgejahren verrechnet bzw. in die Folgejahre übertragen, spätestens 
im Rahmen einer Schlussabrechnung im Jahre 2019 verrechnet wird.  
  
 
5. Zu Absatz 5 (Drohverlustrückstellungen): 
 
5.1 Die Pflicht zur Rückstellungsbildung  
 
5.1.1 Die Voraussetzungen der Rückstellungsbildung 
 
Die Gemeinde hat bei drohenden Verlusten aus schwebenden Geschäften mit Dritten, z. B. Kaufverträge, Werk-
verträge u.a., bei denen gleichwertige Leistungsbeziehungen zwischen den Vertragspartner bestehen, die not-
wendigen Rückstellungen zu bilden und in ihrer Bilanz anzusetzen. Die Pflicht zur Rückstellungsbildung besteht 
auch bei gemeindlichen Geschäftsvorfällen aus laufenden Verfahren. Die gemeindliche Rückstellungsbildung 
durch die Gemeinde erfordert eine Prüfung, ob die dafür notwendigen Kriterien vorliegen (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Prüfung einer Drohverlustrückstellung 

 
Von der Gemeinde ist für jedes gemeindliche Geschäft, aus dem heraus eine Rückstel-
lungsbildung vorgenommen werden soll, festzustellen,  

 
- ob ein künftiger Verpflichtungsüberschuss für die Gemeinde entstehen wird (Saldo aus künftigen Auf-
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Die Prüfung einer Drohverlustrückstellung 

wendungen und künftigen Erträgen) und  
 
 

- ob das Ereignis für die Rückstellungsbildung nach dem Geschäftsabschluss liegt, sodass bei der Ab-
wicklung des gemeindlichen Geschäftes nicht mehr die Gleichwertigkeitsvermutung besteht, sondern 
die Gefahr einer Vermögensminderung für die Gemeinde.  
 

Abbildung 502 „Die Prüfung einer Drohverlustrückstellung“ 
 
Die Gemeinde muss das Vorliegen der Kriterien für eine Rückstellungsbildung jeden Einzelfall feststellen, bevor 
eine Rückstellung in Form von Drohverlustrückstellungen in ihrer Bilanz angesetzt werden kann. Außerdem muss 
noch sachlich gegeben sein, dass der voraussichtliche Verlust für die Gemeinde nicht geringfügig sein wird. Je 
nach der Wesentlichkeit und der Bedeutung der Rückstellungen muss der Anhang im gemeindlichen Jahresab-
schluss besondere Angaben zu den Drohverlustrückstellungen der Gemeinde enthalten, denn im Anhang ist der 
Posten „Sonstige Rückstellungen“ aufzugliedern, sofern es sich im Einzelnen um wesentliche Beträge für die 
Gemeinde handelt (vgl. § 44 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO NRW).  
 
Die Bildung von Drohverlustrückstellungen durch die Gemeinde ist zudem wegen der abschließenden Aufzählun-
gen der zulässigen Rückstellungsarten in der Vorschrift nicht für Umlagezahlungen oder auch nicht im Rahmen 
der gemeindlichen Steuererhebung zulässig. Diese Einschränkung gilt auch dann, wenn sich örtliche Umlagesa-
chverhalte oder Sachverhalte aus der gemeindlichen Steuererhebung ggf. unter die Bestimmungen dieses Absat-
zes subsumieren lassen. 
 
 
5.1.2 Das Kriterium „voraussichtlicher Verlust“ 
 
Die Gemeinde ist durch die Vorschrift nicht verpflichtet worden, für jeden möglichen voraussichtlich auftretenden 
Verlust aus ihren Geschäftsvorfällen eine Rückstellungsbildung vorzunehmen. Sie hat vielmehr bei den betreffen-
den Geschäftsvorfällen im Einzelnen zu prüfen, ob aus ihrer Sicht heraus ausreichende Anhaltspunkte vorhanden 
sind, dass die Voraussetzungen für eine zulässige Drohverlustrückstellung auch vorliegen. Bei einer Rückstel-
lungsbildung muss die Gemeinde belegen, dass für einen Verlust aus einem gemeindlichen Geschäft oder Ver-
fahren heraus eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, sodass die Gemeinde mit dem Eintritt eines Verlustes zu 
rechnen hat. Eine solche Einschätzung der Gemeinde muss grundsätzlich belegbar sein.  
 
Die hohe Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines gemeindlichen Verlustes erfordert daher mindestens ein Ereig-
nis, dass nach Abschluss des Geschäftes aufgetreten ist und das in einem unmittelbaren Zusammenhang mit 
dem Vertrag oder dem Verfahren der Gemeinde steht. Eine eigene vorsichtige Schätzung, dass sich möglicher-
weise aus einem gemeindlichen Geschäft ein Verlust für die Gemeinde ergeben könnte, reicht dabei für eine 
gemeindliche Rückstellungsbildung nicht aus. In diesem Zusammenhang bietet sich ein Vergleich mit einer nor-
malen Abwicklung eines gemeindlichen Geschäftes oder eines Verfahrens an, damit konkrete Anhaltspunkte 
festgestellt und benannt werden können, aus denen heraus belegbar ist, dass ein Verlust für die Gemeinde zu 
erwarten ist bzw. voraussichtlich eintritt. Wegen des damit einhergehenden Beurteilungsspielraums besteht eine 
besondere Dokumentationspflicht für die Gemeinde im Rahmen der von ihr vorgenommenen Abwägung. 
 
 
5.1.3 Das Kriterium „nicht geringfügig“ 
 
Der Gemeinde wird durch die Vorschrift ermöglicht, bei drohenden Verlusten aus einem gemeindlichen Ge-
schäftsvorfall oder Verfahren auf eine Rückstellungsbildung zu verzichten, sofern der daraus für die Gemeinde 
entstehende Verlust geringfügig ist. Sie ist daher nicht verpflichtet, für jeden voraussichtlich entstehenden Verlust 
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aus ihren Geschäftsvorfällen eine Rückstellung in ihrer Bilanz anzusetzen. Die Gemeinde hat dabei eigenverant-
wortlich örtliche Kriterien festzulegen, anhand derer eine vergleichende Betrachtung erfolgen und die Erheblich-
keit eines Verlustes im Einzelfall gemessen sowie eine Entscheidung getroffen werden können. Als Anhaltspunk-
te dafür bietet sich einerseits der finanzielle Umfang des gemeindlichen Geschäftes oder des Verfahrens an. Die 
Geringfügigkeit kann andererseits aber auch durch Betragsgrenzen bestimmt werden, wenn einzelne Fallgestal-
tungen vor Ort möglich sind und die Geschäfte oder Verfahren in einer gewissen Regelmäßigkeit von der Ge-
meinde abzuwickeln sind.  
 
Die Gemeinde muss das Vorliegen der Geringfügigkeit bei einem zu erwartenden Verlust gesondert für jeden 
betroffenen Geschäftsvorfall oder in jedem betroffenen gemeindlichen Verfahren feststellen. Liegen die Voraus-
setzungen im Einzelfall vor, muss die Gemeinde gleichwohl noch eine Gesamtbetrachtung mit einer Bewertung 
der Wirkungen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft vornehmen. Die Gesamtbetrachtung kann dabei auch 
bezogen auf gleichartige gemeindliche Geschäftsvorfälle und ähnliche Verfahren beschränkt werden. Die Verfah-
rensweise und die jeweils getroffene Entscheidung sollten dabei dokumentiert werden. Ggf. sind auch allgemeine 
Regelungen zur örtlichen Vorgehensweise bei der Beurteilung der Geringfügigkeit zu treffen. 
 
 
5.2 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 
 
5.2.1 Allgemeine Grundlagen  
 
Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinde, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften die notwendigen 
Rückstellungen zu bilden. Solche Rückstellungen dienen der gemeindlichen Kapitalerhaltung und nicht der perio-
dengerechten Ergebnisermittlung. In solchen bilanziellen Vorgängen werden daher aus Gründen des Kapitaler-
halts mögliche Aufwendungen künftiger Haushaltsjahre vorweggenommen, wenn Ereignisse bei der Gemeinde im 
Zusammenhang mit einem schwebenden Geschäft im Sinne der Vorschrift eingetreten sind. Außerdem ist es für 
die Qualifizierung von schwebenden Geschäften der Gemeinde wichtig, dass eine Bindungswirkung für die Ver-
tragspartner besteht.  
 
Bei den schwebenden Geschäften der Gemeinde bestehen zudem besondere Dokumentationserfordernisse, weil 
solche gemeindlichen Geschäfte regelmäßig nicht bilanziert werden müssen. Diese Geschäftsvorfälle müssen 
daher sorgfältig und in ihren unterschiedlichen Arten in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung dokumentiert wer-
den. Bei derartigen gemeindlichen Geschäften muss nicht nur der Zugang erfasst werden, sondern es ist auch 
die weitere Entwicklung zu dokumentieren. Die Gemeinde hat dabei das mögliche Ausmaß entstehender Risiken 
einzuschätzen und die Abwicklung des Geschäfts zu überwachen. Zum jährlichen Abschlussstichtag ist jedes 
einzelne gemeindliche Geschäft dahingehend zu prüfen, ob im gemeindlichen Jahresabschluss darüber eine 
Anhangsangabe zu erfolgen hat oder das Geschäft zu bilanzieren ist.  
 
Die Gemeinde hat dabei in ihre Entscheidung einzubeziehen, dass in der gemeindlichen Bilanz keine Rückstel-
lungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften angesetzt werden dürfen, wenn eine geschäftliche 
Beziehung der Gemeinde mit einem Dritten kein schwebendes Geschäft darstellt, z. B. bei einer gesetzlichen 
Haftung, freiwilligen Bürgschaftsübernahmen oder bei Schenkungen. Sie hat zudem auch die Vorgaben für den 
Verbindlichkeitenspiegel zu beachten, weil aus den gemeindlichen Geschäften auch Haftungsverhältnisse ent-
standen sein können. 
 
Im Verbindlichkeitenspiegel der Gemeinde sind, gegliedert nach Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamt-
betrages, die Haftungsverpflichtungen der Gemeinde nachrichtlich auszuweisen (vgl. § 47 GemHVO NRW). Mit 
solchen Angaben sollen zum Abschlussstichtag die Verpflichtungen der Gemeinde offen gelegt werden, die nicht 
oder noch nicht zu Ansätzen in der gemeindlichen Bilanz geführt haben. Die Prüfung und Entscheidung über den 
Ausweis gemeindliche Haftungsverhältnisse im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel soll daher entsprechend 
der örtlichen Bedeutung der Haftungsverhältnisse erfolgen.  
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5.2.2 Der Begriff „Drohender Verlust“ 
 
Aus einem schwebenden Geschäft der Gemeinde kann sich dann ein Verlust für die Gemeinde ergeben, wenn z. 
B. der Wert der gemeindlichen Leistungsverpflichtung den Wert des gemeindlichen Anspruchs auf eine Gegen-
leistung des Dritten übersteigt. Eine solche Differenz wird in der betriebswirtschaftlichen Literatur als „Verpflich-
tungsüberschuss“ bezeichnet. Eine gemeindliche Rückstellungsbildung erfordert im Zusammenhang mit schwe-
benden Geschäften, dass der Eintritt eines Verlustes aus einem solchen Geschäft droht. Ein solcher Zustand 
setzt dabei mindestens ein Ereignis voraus, das nach Abschluss des Geschäftes aufgetreten ist und im Zusam-
menhang mit der Vertragsabwicklung oder den Vertragsinhalten steht. Der Geschäftsabschluss selbst kann daher 
nicht gleichzeitig ein solches Ereignis darstellen. 
 
Die nicht belegbare eigene Schätzung der Gemeinde reicht nicht aus, um einen voraussichtlichen Verlust für ein 
gemeindliches Geschäft annehmen zu können. Es müssen sich vielmehr in einem Vergleich mit einer normalen 
Abwicklung des betreffenden Geschäftes und unter einer kaufmännisch orientierten Beurteilung konkrete An-
haltspunkte für einen drohenden Verlust ergeben. Von der Gemeinde müssen die Gründe benannt werden kön-
nen, denen heraus aus dem gemeindlichen Geschäft ein Verlust für die Gemeinde zu erwarten ist. Wegen des 
damit einhergehenden Beurteilungsspielraums besteht eine besondere Dokumentationspflicht für die Gemeinde 
im Rahmen der vorgenommenen Abwägung. 
 
 
5.2.3 Der Begriff „Schwebendes Geschäft“ 
 
Die haushaltswirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinde umfasst Geschäftsvorfälle und Verträge, die auf einen wirt-
schaftlichen Leistungsaustausch der Gemeinde mit einem Dritten als Vertragspartner ausgerichtet sind. Derartige 
gegenseitige Geschäfte begründen einen Anspruch des einen Vertragspartners und eine Verpflichtung des ande-
ren Vertragspartners. Sie stellen bilanziell betrachtet schwebende Geschäfte dar, solange und soweit noch kein 
Vertragspartner seiner jeweiligen vertraglichen Leistungspflicht nachgekommen ist. Der Schwebezustand eines 
gemeindlichen Geschäftes beginnt i.d.R. mit der Wirksamkeit des abgeschlossenen Vertrages und endet mit der 
Erfüllung der Leistungsverpflichtungen durch die Vertragspartner.  
 
Mögliche Gegenstände und Arten von schwebenden Geschäften der Gemeinde können dabei die Beschaffung 
von Vermögensgegenständen, z. B. Kaufverträge, oder besondere Leistungen in Form von Nutzungsüberlassun-
gen, z. B. Mietverträge, oder ein sonstiges Tun oder Unterlassen sein, z. B. Dienstleistungsverträge. Bei solchen 
Geschäften kann die Gemeinde der Empfänger der vereinbarten Leistung sein. Sie kann aber auch als Lieferant 
zu einer Leistung gegenüber einem Dritten verpflichtet sein. Die gemeindlichen Geschäfte können außerdem 
auch danach unterschieden werden, ob es sich um ein einmaliges, ein dauerndes oder ein wiederkehrendes 
Geschäft der Gemeinde handelt.  
 
Von den genannten schwebenden Geschäften der Gemeinde sind dabei die Verpflichtungen der Gemeinde zu 
trennen, die in Form einer Haftung, einer Schenkung oder einer Verlustübernahme bestehen. Derartige Verbind-
lichkeiten der Gemeinde führen wegen ihrer i.d.R. bestehenden einseitigen Verpflichtung regelmäßig nicht zu 
einem schwebenden Geschäft. Als schwebendes Geschäft sind außerdem auch nicht mögliche Verpflichtungen 
der Gemeinde aus ihren Gesellschaftsverträgen zu betrachten, bei denen regelmäßig kein Gegenseitigkeitsver-
hältnis anzunehmen ist. In diesem Zusammenhang reicht eine bloße Absichtserklärung der Gemeinde zum Ab-
schluss eines Vertrages nicht aus, um für die Gemeinde ein schwebendes Geschäft anzunehmen. 
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5.2.4 Das Kriterium „Gleichwertigkeitsvermutung“ 
 
Bei den schwebenden Geschäften der Gemeinde in Form von Kaufverträgen, Werkverträgen o.a. ist regelmäßig 
vom Vorliegen des Kriteriums „Gleichwertigkeitsvermutung“ auszugehen. Das Vorliegen des Kriteriums hat re-
gelmäßig zur Folge, dass ein solches gemeindliches Geschäft sich nicht sofort und unmittelbar auf die gemeindli-
che Bilanz auswirkt. In den Fällen aber, in denen nach dem Geschäftsabschluss ein Ereignis eingetreten ist, 
aufgrund dessen bei der Abwicklung des gemeindlichen Geschäftes die Gefahr einer Vermögensminderung für 
die Gemeinde besteht und damit die Gleichwertigkeitsvermutung gestört ist, hat die Gemeinde im entsprechen-
den Umfang eine Rückstellung für drohende Verluste zu bilanzieren. Die Bewertung und Bemessung einer sol-
chen Rückstellung soll dabei nach der restlichen Laufzeit des gemeindlichen Geschäfts und nicht nach der ver-
einbarten gesamten Laufzeit des abgeschlossenen Geschäftes richten. 
 
Bei den gemeindlichen Geschäften, denen von Anfang an keine Gleichwertigkeitsvermutung zugrunde liegt, ist 
die Bildung einer Drohverlustrückstellung in der gemeindlichen Bilanz nicht zulässig. Das Ansatzverbot besteht 
fort, auch wenn durch ein späteres Ereignis ein Verlust für die Gemeinde aus einem solchen Geschäft zu erwar-
ten ist. Die Unzulässigkeit einer Rückstellungsbildung gilt z. B. auch für Verluste aus Dienst- und Arbeitsverhält-
nissen der Gemeinde, weil bei solchen Verträgen grundsätzlich keine Gleichwertigkeitsvermutung im Sinne eines 
schwebenden Geschäftes angenommen werden kann.  
 
Bei der gemeindlichen Gebührenerhebung dürfte ebenfalls das Bestehen einer Gleichwertigkeitsvermutung nicht 
gegeben sein, soweit die Gemeinde nicht für ihre gesamte Leistungserbringung in sachlicher oder zeitlicher Hin-
sicht die möglichen und zulässigen Gebühren von den Gebührenpflichtigen festsetzt bzw. von der Gemeinde 
erhoben werden. Ein schwebendes Geschäft ist auch nicht bei gemeindlichen Versicherungsverträgen gegeben, 
denn die Zahlung der Versicherungssumme durch den Versicherer gilt grundsätzlich nicht als „gleichwertige Ge-
genleistung“ gegenüber der Zahlung der Versicherungsprämien durch die Gemeinde. 
 
 
5.2.5 Das Bestehen eines schwebenden Geschäftes  
 
Der Schwebezustand eines gemeindlichen Geschäftes, bei dem ein Anspruch und eine Verpflichtung aus dem 
Vertrag vorliegen müssen, beginnt i.d.R. mit seinem rechtswirksamen Abschluss. Bei aufschiebenden Bedingun-
gen für ein gemeindliches Geschäftes, z. B. eine Zustimmung des Rates der Gemeinde oder eine Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde, liegt ein schwebendes Geschäft der Gemeinde im bilanziellen Sinne erst nach der 
Einholung bzw. Erteilung der Zustimmung oder der Genehmigung vor. Erst ab diesem Zeitpunkt können der An-
spruch und die Verpflichtung der Vertragspartner aus dem Geschäft rechtlich wirksam entstehen. 
 
Durch die Erfüllung der vereinbarten Sachleistung wird der Schwebezustand eines gemeindlichen Geschäftes 
i.d.R. beendet. Die vorzeitige Erbringung der geldmäßigen Gegenleistung bewirkt i.d.R. nicht die Beendigung des 
Schwebezustandes des Geschäftes. Sofern aber im Einzelfall eine Vorauszahlung (vollständige oder teilweise 
Erfüllung der Gegenleistung vor der Sachleistung) von den Vertragspartnern vereinbart wurde, bleibt das schwe-
bende Geschäft gleichwohl solange bestehen, bis die vereinbarte Sachleistung erfüllt ist. Bei einer in Teilschritten 
zu erbringenden Sachleistung endet das schwebende Geschäft durch die Erbringung der jeweiligen Teilleistung 
im betreffenden Umfang. Nach Erbringung der Sachleistung und damit der Beendigung des Schwebezustandes 
des gemeindlichen Geschäftes ist von der Gemeinde ein Anspruch auf eine Gegenleistung oder eine Verpflich-
tung zur Gegenleistung zu bilanzieren, soweit diese noch nicht erbracht wurde.  
 
Für die Klärung der Frage, ob und wann der Schwebezustand eines gemeindlichen Geschäfts tatsächlich been-
det ist, ist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und nicht nach zivilrechtlicher Betrachtung der Vereinbarung zu 
entscheiden. So wird bei gemeindlichen Dauerschuldverhältnissen als schwebendes Geschäft die vereinbarte 
Sachleistungsverpflichtung regelmäßig mit der Erbringung der (Teil-) Sachleistung im entsprechenden Umfang 
vermindert. Aufgrund dessen bezieht sich der Schwebezustand des gemeindlichen Geschäfts nur noch auf den 
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künftigen Leistungsaustausch der noch zu erbringenden restlichen Sachleistung. Für den bereits erbrachten Teil 
der Sachleistung ist ggf. eine Forderung zu bilanzieren, z. B. wenn die tatsächliche Abrechnung erst zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen soll. 
  
 
5.2.6 Die Rückstellungsbildung für drohende Verluste 
 
5.2.6.1 Die Erfordernisse einer Rückstellungsbildung  
 
Von der Gemeinde ist eine Rückstellung für drohende Verluste in ihrer Bilanz anzusetzen, wenn aus einem 
schwebenden Geschäft der Gemeinde ein Verlust droht, der nicht geringfügig ist, und das dafür ausschlaggeben-
de Ereignis nach dem Vertragsabschluss und vor dem Ende des Haushaltsjahres eingetreten ist, z.B. wenn sich 
ein Vertragspartner mit seinen Leistungen im Rückstand befindet. In solchen Fällen liegt zum Abschlussstichtag 
eine Unausgewogenheit des bestehenden gemeindlichen Geschäftes vor, denn es besteht keine Gleichwertigkeit 
mehr bei den gegenseitig zu erbringenden Leistungen. Bei gemeindlichen Veräußerungsgeschäften muss dann 
eine Rückstellung bilanziert werden, wenn z. B. der vereinbarte Verkaufserlös die bilanzierten Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten des zu veräußernden Vermögensgegenstandes (Buchwert) oder bei einer Dienst- oder Wer-
kleistung das vereinbarte Entgelt unter den Herstellungskosten liegt.  
 
Beim Abschluss eines Zinsswapgeschäftes kann es ggf. auch zu zusätzlichen Zahlungen zwischen den Vertrags-
partnern kommen, z. B. Zahlung einer Prämie. Eine bilanzielle Ansatzpflicht aus solchen Finanzgeschäften ent-
steht für die Gemeinde jedoch erst, wenn aufgrund der geschlossenen Vereinbarungen entweder Forderungen 
oder Verpflichtungen für die Gemeinde begründet werden. In besonderen Einzelfällen kann beim Vorliegen der 
Voraussetzungen ggf. auch die Passivierung einer Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Ge-
schäften in der gemeindlichen Bilanz vorzunehmen sein. Eine Passivierungspflicht für die Gemeinde oder auch 
ein Verzicht darauf entsteht jedoch nicht alleine dadurch, dass die Gemeinde ein Zinsswapgeschäft abschließt. 
Die Gemeinde hat z.B. eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften auch dann zu 
passivieren, wenn gesonderte Finanzgeschäfte über Zinsswaps und Währungsswaps abgeschlossen werden 
(vgl. Runderlass des Innenministeriums über „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV)“ 
vom 09.10.2006 (SMBl. NRW. 652).  
 
In den sonstigen Fällen muss für die Gemeinde ein drohender Verlust aus einem schwebenden Geschäft auf-
grund konkreter Tatsachen vorhersehbar sowie in der Höhe quantifizierbar sein und gleichzeitig auch eine wirt-
schaftliche Belastung für die Gemeinde darstellen. Die Höhe der in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden 
Rückstellung bestimmt sich dabei nach der Differenz zwischen dem Wert der Leistung der Gemeinde und dem 
Wert der Leistung des Dritten. Für die Bemessung der gemeindlichen Rückstellung ist daher eine Bestandsermitt-
lung über das abgeschlossene Geschäft erforderlich, um den zu erwartenden Verlust quantifizieren zu können. 
Dazu ist regelmäßig die restliche Laufzeit des gemeindlichen Geschäfts zu betrachten und zu bewerten und nicht 
über die gesamte Laufzeit. Von der Gemeinde ist dabei anhand der tatsächlichen Verhältnisse zu prüfen, ob die 
Voraussetzungen für die Bildung einer Rückstellung für drohende Verluste erfüllt sind.  
 
 
5.2.6.2 Außerplanmäßige Abschreibung und Drohverlustrückstellung 
 
Die Gemeinde soll bei ihren schwebenden Geschäften, bei denen ein Vermögensgegenstand des gemeindlichen 
Anlagevermögens der Gegenstand des Geschäftes ist, i.d.R. eine erforderliche Rückstellungsbildung nicht durch 
eine außerplanmäßige Abschreibung ihres aktivierten Vermögensgegenstandes ersetzen. Eine außerplanmäßige 
Abschreibung eines Vermögensgegenstandes des gemeindlichen Anlagevermögens soll nur dann erfolgen, wenn 
sich durch den voraussichtlichen Verlust aus dem schwebenden Geschäft eine voraussichtlich dauernde Wert-
minderung dieses Vermögensgegenstandes ergibt (vgl. § 35 Absatz 5 GemHVO NRW).  
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In den Fällen, in denen der Vermögensgegenstand dem gemeindlichen Umlaufvermögen zuzuordnen ist, hat die 
Gemeinde jedoch eine außerplanmäßige Abschreibung vor der Bildung einer Drohverlustrückstellung vorzuneh-
men. Für die Bewertung der gemeindlichen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens gilt immer das stren-
ge Niederstwertprinzip, sodass deswegen der Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung der Vorrang 
einzuräumen ist (vgl. § 35 Absatz 5 GemHVO NRW). Der niedrige Wert des gemeindlichen Vermögensgegen-
standes stellt dann zugleich die oberste Wertgrenze in diesem Bilanzbereich der gemeindlichen Bilanz dar. Die 
genannte Vorschrift enthält deshalb ein Abschreibungsgebot für die Gemeinde.  
 
Die Gemeinde muss bei ihren Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens außerplanmäßige Abschreibun-
gen vornehmen, wenn diesen Vermögensgegenständen am Abschlussstichtag ein niedriger Wert beizulegen ist. 
Der Begriff „beizulegender Wert“ wird dabei als Oberbegriff benutzt, der durch speziellere Wertbegriffe, z. B. 
Marktwert oder Börsenwert, von der Gemeinde auszufüllen ist. Diese Vorgaben gelten i.d.R. auch, solange ein 
schwebendes Geschäft der Gemeinde besteht. 
 
 
5.2.7 Der Begriff „Nicht geringfügig“ 
 
Als Abgrenzung für die gemeindliche Rückstellungsbildung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 
ist ausdrücklich bestimmt worden, dass solche Rückstellungen nur zu bilden sind, sofern der voraussichtliche 
Verlust für die Gemeinde nicht geringfügig sein wird. Auf die Bildung dieser Rückstellungen kann die Gemeinde 
daher verzichten, wenn der von ihr zu leistende Betrag nur geringfügig ist. Die Festlegung einer Geringfügigkeits-
grenze ist örtlich und in der Eigenverantwortung der Gemeinde vorzunehmen. Die Gemeinde soll dabei auch die 
örtlichen haushaltsmäßigen Auswirkungen ausreichend berücksichtigen.  
 
 
5.2.8 Die mehrjährig laufenden Geschäfte 
 
5.2.8.1 Allgemeine Sachlage 
 
Gemeindliche Geschäfte, die sich über mehrere Jahre erstrecken, können ebenfalls schwebende Geschäfte sein, 
die nicht in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen sind. Derartige Dauerschuldverhältnisse der Gemeinde sind so 
lange als schwebendes Geschäft zu behandeln, wie die Hauptleistungspflicht noch nicht vollständig erfüllt worden 
ist. Bei solchen Geschäften ist zu jedem Abschlussstichtag zu prüfen und zu beurteilen, ob der Wert der gemeind-
lichen Leistung voraussichtlich den Wert der Leistung des Geschäftspartners übersteigen wird, wenn im Ge-
schäftsjahr ein Ereignis eingetreten ist, das einen Anlass dafür darstellt. und nicht eine Bewertung über die ge-
samte Laufzeit des gemeindlichen Geschäfts vorzunehmen.  
 
Für die Ermittlung eines möglichen Verlustes der Gemeinde ist keine Gesamtbetrachtung des schwebenden 
Geschäftes von Anfang an vorzunehmen, sondern es ist nur auf die noch zukünftig abzuwickelnden gemeindli-
chen Ansprüche und Verpflichtungen abzustellen. Für die Bemessung einer Rückstellung ist daher nur die restli-
che Laufzeit des gemeindlichen Geschäfts zu betrachten. Ein aus einem solchen Geschäft entstandener und zum 
Abschlussstichtag festgestellter Verlust ist als Aufwand in die Ergebnisrechnung des abgelaufenen Haushaltsjah-
res einzubeziehen.  
 
 
5.2.8.2 Die Rückstellung bei einem Fremdwährungsrisiko 
 
Die Gemeinde hat die Aufnahme von Krediten für Investitionen unter Beachtung des § 86 GO NRW vorzuneh-
men. Sie kann dabei die Kredite in Euro, aber auch in fremder Währung aufnehmen. Bei der Aufnahme von Kre-
diten in fremder Währung muss von der Gemeinde geprüft werden, ob für die gesamte Laufzeit dieses gemeindli-
chen Geschäftes die Gleichwertigkeitsvermutung im Sinne eines schwebenden Geschäftes besteht. Dabei muss 
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grundsätzlich von einem Wechselkursrisiko und der Gefahr einer Vermögensminderung für die Gemeinde ausge-
gangen werden. Die Gemeinde soll daher, abhängig von der Höhe des Wechselkursrisikos eine Risikovorsorge 
entsprechend dem Vorsichtsprinzip und unter Beachtung der Vorgabe, für drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften eine Rückstellung zu bilden, vornehmen. Mit einer solchen Risikovorsorge wird bezweckt, dass die 
wirtschaftlichen Vorteile der Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten in fremder Währung nicht bereits zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vollständig für den gemeindlichen Haushalt abgeschöpft werden.  
 
Die gemeindliche Risikovorsorge soll deshalb darin bestehen, dass ein Teil der wirtschaftlichen Vorteile gegen-
über einer Kreditaufnahme in Euro-Währung erst zu einem späteren Zeitpunkt bzw. nach vollständiger Tilgung 
des Fremdwährungskredits realisiert wird. In der Zeit davor kann für die Gemeinde aus dem Wechselkursrisiko 
eine ungewisse Außenverpflichtung bestehen, die es zu bilanzieren gilt. Die Gemeinde hat daher ihre Risikovor-
sorge unter Berücksichtigung des ermittelten Fremdwährungsrisikos zu bemessen. Soweit der Gemeinde keine 
konkreten Anhaltspunkte für die Bestimmung der Höhe der notwendigen Risikovorsorge vorliegen, soll die Rück-
stellung mit einem Betrag in Höhe der Hälfte des Zinsvorteils der Gemeinde angesetzt werden, der aus der ge-
meindlichen Kreditaufnahme in ausländischer Währung entsteht.  
 
Diese Rückstellung soll von der Gemeinde solange bilanziert werden, bis ausreichend gesichert ist, dass sich das 
Fremdwährungsrisiko der Gemeinde nicht mehr realisiert. Eine solche Sachlage ist i.d.R. erst nach Ablauf des 
Darlehensvertrages bzw. nach der Rückzahlung des aufgenommenen Investitionskredites in Fremdwährung der 
Fall und nicht von den vereinbarten Zinsbindungsfristen abhängig. Die bilanzierte Rückstellung ist nach dem 
Wegfall des Fremdwährungsrisikos ertragswirksam aufzulösen, soweit diese nicht zuvor in Anspruch genommen 
worden ist. Weitere Hinweise enthält der Runderlass des Innenministeriums über Kredite und kreditähnliche 
Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV) vom 09.10.2006 (SMBl. NRW. 652). 
 
 
5.2.9 Die geplanten Verlustgeschäfte 
 
5.2.9.1 Die Verluste bei gemeindlichen Geschäften 
 
Die Gemeinde kann festlegen, dass für einzelne gemeindliche Leistungen kein gleichwertiges Entgelt verlangt 
werden soll, wenn diese Leistungen aus Gründen der örtlichen Bedarfsdeckung von der Gemeinde erbracht wer-
den. Daraus entstehende gemeindliche Geschäftsvorfälle und Vereinbarungen bzw. Leistungen sind wirtschaftlich 
betrachtet von vornherein als verlustbringendes Geschäft und nicht als ein gleichwertiges schwebendes Geschäft 
der Gemeinde zu bewerten. Bei solchen gemeindlichen Geschäften hat deshalb ein nachträgliches Ereignis, dass 
zu einer Rückstellungsbildung Anlass geben könnte, jedoch keine bilanziellen Auswirkungen. Wegen der von 
vornherein fehlenden Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung und den daraus möglicherweise entste-
henden gewollten Verlusten darf die Gemeinde für derartige Geschäftsvorfälle keine Rückstellungen in ihrer ge-
meindlichen Bilanz ansetzen (Bilanzierungsverbot). 
 
Ein Rückstellungserfordernis entsteht in diesem Zusammenhang auch nicht deshalb, weil solchen gemeindlichen 
Geschäften ein Sachverhalt zugrunde liegt, bei dem keine Gleichwertigkeit von gemeindlicher Leistung und Ge-
genleistungen des Dritten bestand. In solchen Fällen existieren daher zwei selbstständige Geschäfte in Form 
eines Erwerbs- und eines Veräußerungsgeschäftes, die nicht zu einem Geschäft zusammengefasst werden dür-
fen. Ein von der Gemeinde geplanter Verlust aus dem Veräußerungsgeschäft stellt dabei kein Ereignis dar, das 
sich auf das Erwerbsgeschäft auswirkt und eine Rückstellungsbildung ermöglichen könnte. 
 
 
5.2.9.2 Die Verluste bei gemeindlichen Betrieben 
 
In der gemeindlichen Praxis besteht vielfach gegenüber Dritten, z.B. den eigenen Betrieben, eine immerwährende 
Zusage der Gemeinde für einen künftigen Verlustausgleich. Die Erwartung möglicher künftiger betrieblicher Ver-
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luste stellt dabei ein Anzeichen für eine Wertminderung des Vermögenswertes des betreffenden Betriebes dar. 
Die gemeindliche Zusage kann deshalb nur als ein einseitiges Haftungsgeschäft der Gemeinde betrachtet wer-
den, bei dessen Abschluss nicht bekannt ist, dass und wann ein Eintritt von Verlusten drohen wird. Erst jeweils im 
betreffenden Haushaltsjahr bzw. zum jeweiligen Abschlussstichtag ist ggf. ein möglicherweise von der Gemeinde 
zu tragender Verlust abschätzbar bzw. feststellbar. Zu diesem Zeitpunkt muss dann im Einzelfall von der Ge-
meinde geprüft und beurteilt werden, wie die möglicherweise daraus entstehenden Aufwendungen in den ge-
meindlichen Jahresabschluss einzubeziehen sind.  
 
In diesem Zusammenhang lässt es auch die Jährlichkeit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sowie die Ver-
bindlichkeit der vorzunehmenden Haushaltsplanung nicht zu, dass eine unbefristete Verlustzusage in Form von 
Aufwendungen nur einem Haushaltsjahr vergangenheitsbezogen wirtschaftlich zugerechnet wird oder immerwäh-
rend eingeplant wird (vgl. §§ 79 und 84 GO NRW). Der gemeindliche Haushalt hat vielmehr die voraussichtlich 
objektiv auftretenden jahresbezogenen Verluste im jeweils betreffenden Haushaltsjahr zu tragen. 
 
 
5.3 Rückstellungen für drohende Verluste aus laufenden Verfahren 
 
5.3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde ist nach der Vorschrift verpflichtet, für drohende Verluste aus laufenden Verfahren in ihrer Bilanz 
entsprechende Rückstellungen anzusetzen, sofern der voraussichtliche Verlust für die Gemeinde nicht geringfü-
gig sein wird. Aus einem laufenden Verfahren der Gemeinde kann dann ggf. ein Verlust für die Gemeinde entste-
hen, wenn z. B. durch eine Überprüfung eines gemeindlichen Anspruches oder einer gemeindlichen Leistung 
gesonderte Zusatzkosten für die Gemeinde anfallen. Eine gemeindliche Rückstellungsbildung erfordert im Zu-
sammenhang mit laufenden Verfahren, dass der Eintritt eines Verlustes aufgrund dieses Verfahrens droht, weil z. 
B. der Schuldner der Gemeinde nicht mit der festgesetzten Forderung der Gemeinde einverstanden ist.  
 
Ein Rückstellungserfordernis kann bereits mit einer Überprüfung ausgelöst werden, die nach einer Bescheidertei-
lung vorgenommen wird. Dadurch beginnt ein Verfahren, aus dem sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben 
müssen, dass wirtschaftlich ein Verlust für die Gemeinde zu erwarten ist. In einem solchen Verfahren muss die 
Gemeinde für sich klären, ob sie weiterhin an dem gegenüber einem Dritten erhobenen Anspruch bzw. an der 
noch nicht erfüllten Gegenleistung festhält. Soweit sie daran festhält, besteht im Grundsatz für die Gemeinde kein 
Anlass für einen drohenden Verlust bzw. eine Rückstellungsbildung aus dem Volumen des betreffenden ge-
meindlichen Geschäftsvorfalls abzuleiten.  
 
Die Gemeinde kann in diesen Fällen nur aufgrund von zusätzlichen Verfahrenskosten eine Drohverlustrückstel-
lung bilden und bemessen. Soweit aber die Gemeinde nicht an ihrem Anspruch festhalten will, besteht aufgrund 
einer solchen Entscheidung zum Abschlussstichtag kein Grund für eine Rückstellungsbildung entsprechend der 
vorgenommenen Berichtigung mehr, auch wenn das Verfahren ggf. noch nicht rechtswirksam abgeschlossen ist. 
Bei längerfristigen Verfahren ist von der Gemeinde zu jedem Abschlussstichtag eine Überprüfung vorzunehmen, 
ob die von ihr vorgenommene Beurteilung und Entscheidung noch Bestand hat oder ob sich nach dem Stand des 
Verfahrens nunmehr Anzeichen ergeben, dass ein Verlust nicht mehr ausgeschlossen werden kann und eine 
entsprechende Rückstellungsbildung erforderlich ist. 
 
 
5.3.2 Der Begriff „Laufende Verfahren“ 
 
Unter dem Begriff „Laufende Verfahren“ sind gemeindliche Geschäftsvorfälle oder Verwaltungsvorgänge zu ver-
stehen, die auf öffentlich-rechtlichen oder zivilrechtlichen Normen aufbauen und bei denen der Verfahrensgegen-
stand die Festsetzung und/oder Überprüfung eines gemeindlichen Anspruches oder einer Verpflichtung der Ge-
meinde ist. In diesem Rahmen stellt z.B. die Heranziehung Dritter zur Zahlung von Steuern, Gebühren oder Bei-
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trägen durch die Gemeinde durch einen gemeindlichen Leistungsbescheid (Verwaltungsakt) und ggf. dessen 
Überprüfung auf dem Rechtsweg ein laufendes Verfahren im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschrift dar. Diese 
Sachlage gilt entsprechend für Verwaltungsverfahren, die auf einem öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen 
Vertrag der Gemeinde mit einem Dritten beruhen. Die Klärung der Frage der Zulässigkeit der Vollziehung einer 
bestehenden gemeindlichen Forderung ist dabei nicht als ein laufendes Verfahren im Sinne dieser haushalts-
rechtlichen Vorschrift anzusehen. In diesen Fällen ist nicht der gemeindliche Anspruch, sondern nur dessen un-
gehinderte Durchsetzung der Streitgegenstand eines „Verfahrens“.  
 
Ein laufendes Verfahren im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschrift liegt z.B. auch vor, wenn in einem Verwal-
tungsverfahren die Rechtsmittelfrist noch nicht abgelaufen ist oder wegen eines anhängigen Widerspruchs- oder 
Klageverfahrens der Eintritt der Rechtskraft des Bescheides gehindert ist, weil z.B. ein betroffener Dritter von 
seinem Recht auf die Einlegung von Rechtsmitteln Gebrauch gemacht hat. Entsprechend gilt dieses auch für die 
Gemeinde, wenn sie in einem Verwaltungsverfahren von der Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen, Gebrauch 
macht. Der Begriff „Klageverfahren“ ist dabei im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschrift weit auszulegen. Des-
halb ist es unerheblich, ob ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht oder vor anderen Gerichten durchführen ist 
oder auch, ob es sich um ein Rechtsmittelverfahren im Sinne der Verwaltungsgerichtsordnung handelt. Ob und 
wann in solchen Fällen ein Verfahrensabschluss tatsächlich eingetreten ist, hat die Gemeinde in jedem Einzelfall 
unter Beachtung der jeweils anzuwendenden verfahrensrechtlichen Bestimmungen zu beurteilen.  
 
Die ausdrückliche Benutzung des Begriffs „Verfahren“ durch den Gesetzgeber beinhaltet daher mit Blick auf die 
Gemeinde und deren ordnungsmäßiges Verwaltungshandeln, dass mindestens ein rechtsförmliches Verfahrens-
handeln der Gemeinde vorliegen muss. Ein Verfahren im Sinne der Vorschrift wird daher nicht bereits durch einen 
Ratsbeschluss ausgelöst, auch wenn dieser eine Zusage gegenüber einem Dritten beinhaltet. Die Ratsentschei-
dung bedarf vielmehr der verfahrensrechtlichen Umsetzung durch die gemeindliche Verwaltung und ggf. einer 
entsprechenden Veranschlagung im Rahmen der jährlichen Haushaltssatzung. Etwaige Folgewirkungen aus 
einer Ratsentscheidung im Sinne einer Rückstellungsbildung können daher regelmäßig nur dann entstehen, 
wenn die Gemeinde gegenüber einem Dritten eine Verpflichtung eingeht, z.B. bei einer mehrjährigen Leistungs-
zusage oder durch andere Formen von Verpflichtungen.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass ein laufendes Verfahren der Gemeinde nicht bereits be-
ginnt, wenn lediglich aus wirtschaftlicher Sicht ein Anspruch der Gemeinde bestehen könnte. Diese Gegebenheit 
zeigt sich im Ergebnis auch durch die abschließende Aufzählung der zulässigen Rückstellungsarten in der Vor-
schrift, weil z.B. die Bildung von Rückstellungen im Rahmen der jährlich wiederkehrenden gemeindlichen Steuer-
erhebung nicht zulässig ist. Diese gesetzlich nicht vorgesehene Rückstellungsbildung führt daher auch dazu, 
dass von der Gemeinde auch dann keine Rückstellungen gebildet werden dürfen, wenn sich örtliche Steuersach-
verhalte ggf. unter die Bestimmungen des § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO NRW subsumieren lassen. Erst aus der 
gemeindlichen Festsetzung der Fälligkeit einer Steuer ist eine Zurechnung des dadurch entstehenden Ressour-
cenaufkommens zum Haushaltsjahr vorzunehmen.  
 
 
5.3.3 Die Pflicht zur Rückstellungsbildung 
 
Aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsverfahren oder zivilrechtlichen Verfahren können sich wirtschaftliche Fol-
gen für die Gemeinde ergeben, die zum nächsten Abschlussstichtag bilanziell zu berücksichtigen sind. Nach der 
haushaltsrechtlichen Vorschrift hat die Gemeinde für drohende Verluste aus laufenden Verfahren die notwendi-
gen Rückstellungen in ihrer Bilanz anzusetzen, sofern der voraussichtliche Verlust für die Gemeinde nicht gering-
fügig sein wird. Die Gemeinde hat daher zum Abschlussstichtag für jedes ihrer laufenden Verfahren zu prüfen 
und zu beurteilen, ob ihr daraus möglicherweise ein Verlust droht. Sie hat dabei in eigener Verantwortung unter 
Berücksichtigung örtlicher Gesichtspunkte die Notwendigkeit einer Rückstellung festzustellen sowie deren Be-
messung für den Ansatz in ihrer Bilanz zu ermitteln.  
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Im Zusammenhang mit den laufenden Verfahren kann ggf. von Anfang an eine Verpflichtung der Gemeinde be-
stehen, sich an den Verfahrenskosten und weiteren entstehenden Zusatzkosten (Prozesskostenbeteiligung) zu 
beteiligen. Diese Sachlage bedingt i.d.R. eine Pflicht zur Rückstellungsbildung durch die Gemeinde für die mög-
licherweise entstehenden Verfahrenskosten, die in ihrer Höhe u.a. von der jeweils angerufenen Instanz bzw. dem 
Rechtsweg abhängig sein können. In diese Rückstellung können jedoch nicht die eigenen Rechtsverfolgungskos-
ten einbezogen werden, weil dafür keine Außenverpflichtung der Gemeinde besteht. Die Rückstellungsbildung für 
gemeindliche Innenverpflichtungen (Aufwandsrückstellungen) ist haushaltsrechtlich auf wenige gemeindliche 
Sachverhalte begrenzt worden, zu denen jedoch bei laufenden Verfahren nicht die eigenen „internen“ Verfah-
renskosten bzw. Aufwendungen gehören. 
 
 
5.3.4 Die Abgrenzung der Geringfügigkeit 
 
Die haushaltsrechtliche Vorgabe für die Gemeinde, für drohende Verluste aus laufenden Verfahren die notwendi-
gen Rückstellungen in ihrer Bilanz anzusetzen, wird durch eine weitere Regelung dahin eingeschränkt, dass 
derartige Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz nur angesetzt werden müssen, sofern der voraussichtliche 
Verlust für die Gemeinde nicht geringfügig sein wird. Auf die Bildung solcher Rückstellungen kann die Gemeinde 
daher verzichten, wenn der von ihr zu leistende Betrag voraussichtlich nur geringfügig ist.  
 
Der Gemeinde obliegt es dabei, eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher betragsmäßigen Größen-
ordnung eine örtliche Geringfügigkeitsgrenze festgelegt wird. Sie soll dabei auch die möglichen haushaltsmäßi-
gen Auswirkungen berücksichtigen. In den Fällen, in denen ein Verlust aus den laufenden Verfahren für die Ge-
meinde voraussichtlich nicht geringfügig sein wird, ist die Gemeinde jedoch immer verpflichtet, eine entsprechen-
de Rückstellung in ihrer Bilanz zu passivieren.  
 
 
5.3.5 Die Forderungen in laufenden Verfahren 
 
5.3.5.1 Allgemeine Ausgangslage 
 
Die im Rahmen von gemeindlichen Verwaltungsverfahren festgesetzten Leistungspflichten eines Dritten, z. B. 
Finanzleistungen (Zahlungsverpflichtungen), werden bei einem Widerspruch des Betroffenen regelmäßig der 
Streitgegenstand in einem laufenden Verfahren sein. In solchen Fällen ist, wenn nicht besondere örtliche Gründe 
vorliegen, grundsätzlich davon auszugehen, dass nicht die Gemeinde an der Richtigkeit ihrer Forderung zweifelt, 
sondern vielmehr der Schuldner die bestehende Forderung der Gemeinde inhaltlich überprüfen lassen will. Dieser 
Tatbestand stellt regelmäßigen keinen Anlass für die Gemeinde dar, unmittelbar eine Wertberichtigung bei der 
bestehenden gemeindlichen Forderung in ihrer gemeindlichen Bilanz vorzunehmen.  
 
Der haushaltsmäßige Verzicht auf eine Wertminderung während eines laufenden Verfahrens kann auch dann 
unverändert bestehen bleiben, wenn die Gemeinde in einem laufenden Verfahren einer gerichtlichen Anordnung 
folgen muss, z.B. die Vollziehung in der Sache (der Beitreibung der gemeindlichen Forderung) während der Ver-
fahrensdauer auszusetzen. In solchen Fällen liegt keine Beurteilung und Entscheidung in der Sache vor und die 
Entscheidungsbefugnis über die Aussetzung der gemeindlichen Vollstreckung liegt nicht bei der Gemeinde. Für 
die Veränderung sowie für die Durchsetzung einer festgesetzten gemeindlichen Forderung bedarf es aber der 
Entscheidungsgewalt der Gemeinde, wie es z. B. bei der Bewertung der Forderung, der Niederschlagung oder 
dem Erlass von gemeindlichen Ansprüchen der Fall ist.  
 
Bei laufenden Verfahren sollen daher die Forderungen der Gemeinde grundsätzlich in vollem Umfang bis zum 
Abschluss des Streitverfahrens in der gemeindlichen Bilanz aktiviert bleiben. Sofern die Gemeinde während der 
Verfahrensdauer nicht an der Richtigkeit ihrer Forderung zweifelt, besteht keine unmittelbare Notwendigkeit, eine 
Wertberichtigung der bestehenden und bilanzierten Forderungen durch die Gemeinde vorzunehmen. Dabei kön-
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nen in einem laufenden Verfahren etwaige Anzeichen bestehen, dass die Forderung der Gemeinde in ihrem 
Bestand infrage zu stellen sein könnte, sodass möglicherweise ein Verlust aus dem betreffenden gemeindlichen 
Geschäftsvorfall droht. In solchen Fällen muss in Abhängigkeit vom Verfahrensstand von der Gemeinde geklärt 
werden, ob der gemeindliche Bescheid in seiner ursprünglichen oder in abgeänderter Form bis zu einer Entschei-
dung durch Urteil oder Vergleich mit dem betroffenen Dritten bestehen bleibt oder angepasst wird. Eine Anpas-
sung der gemeindlichen Forderung führt dabei zu einer Wertminderung der gemeindlichen Ansprüche. Bei dieser 
Sachlage ist jedoch kein Raum für die Bilanzierung einer gemeindlichen Rückstellung, sondern der betreffende 
Forderungsansatz in der gemeindlichen Bilanz ist entsprechend anzupassen.  
 
 
5.3.5.2 Die örtliche Beurteilung 
 
In einem laufenden Verfahren, in dem die Gemeinde die vorgenommene Festsetzung der gemeindlichen Forde-
rung lediglich nur bei sich selbst infrage stellt und dazu von einem einen möglichen Verlust ausgeht, das laufende 
Verfahren aber weiter betreibt, kann ihre Forderung die Ausgangsbasis für die Bilanzierung einer Rückstellung für 
drohende Verluste aus laufenden Verfahren darstellen. Diese Einschätzung setzt dabei voraus, dass die eigenen 
Zweifel nicht so erheblich sind, dass die eigene Forderung als zweifelhaft zu betrachten ist oder sogar ein Forde-
rungsverzicht in Betracht kommen könnte. Diese vom Verfahren ausgehende gemeindliche Einschätzung hat 
dann zur Folge, dass die Gemeinde nicht zwingend eine Anpassung der Forderung in ihrer gemeindlichen Bilanz 
vornehmen muss, sondern dazu in Höhe des wahrscheinlich für sie entstehenden Verlustes eine Rückstellung 
unter dem dafür festgelegten Bilanzposten ihrer Bilanz ansetzen kann. 
 
Die Gemeinde hat dabei sorgfältig zu beurteilen, ob das Verfahren voraussichtlich zu ihren Gunsten abgeschlos-
sen bzw. der Prozess gewonnen werden kann. Sofern sie davon ausgeht bzw. erwartet, dass das Verfahren 
teilweise nicht gewonnen wird, ist in entsprechender Höhe eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Sie soll 
einen solchen Bilanzansatz sachgerecht begründen und dabei darlegen, warum aus örtlichen Gründen in fachli-
cher und wirtschaftlicher Hinsicht das Verfahren nicht vorzeitig durch einen Vergleich oder eine Klagerücknahme 
beendet wird, z. B. wegen der erheblichen Bedeutung eines Urteils für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde.  
 
 
5.3.5.3 Der Umgang bei zweifelhaften Forderungen 
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde in einem laufenden Verfahren jedoch an der Durchsetzbarkeit ihrer Forde-
rung tatsächlich zweifelt und kein Forderungsverzicht in Betracht kommt, ist die betreffende gemeindliche Forde-
rung als zweifelhafte Forderung anzusehen und entsprechend bilanziell zu behandeln. Eine gemeindliche Forde-
rung ist dann als zweifelhaft angesehen, wenn die Gemeinde über die Information verfügt, dass bei ihr ein beste-
hender Anspruch gegen einen Dritten von diesem wahrscheinlich gar nicht oder nicht in voller Höhe erfüllt wird, z. 
B. weil der Schuldner einen Mangel geltend macht, der Schuldner in Zahlungsverzug und daher der Eingang 
einer Zahlung ungewiss ist oder mit einem Ausfall einer Zahlung in zu schätzender Höhe zu rechnen ist. Die Be-
wertung hat dabei unter Beachtung der Vorschrift des § 26 GemHVO NRW zu erfolgen.  
 
In der gemeindlichen Bilanz sind auch bei einem laufenden Verfahren die zweifelhaften Forderungen unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Umstände mit ihrem wahrscheinlichen Wert und unter Berücksichtigung einer Nie-
derschlagung von Ansprüchen der Gemeinde nur dann anzusetzen, wenn ein Erfolg für die Erfüllung der ge-
meindlichen Ansprüche noch absehbar ist. Wenn sicher feststeht, dass Forderungen uneinbringlich sind, können 
auch zweifelhafte Forderungen nicht mehr in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden. In solchen Fällen sollte 
die Gemeinde auch entsprechend im laufenden Verfahren handeln und einen Gleichklang zwischen der haus-
haltsmäßigen Behandlung und der verfahrensmäßigen Verfolgung ihres Anspruches herstellen. 
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5.3.5.4 Der Umgang mit investiven Forderungen 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Investitionen zur Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung von öffentlichen 
Einrichtungen oder Anlagen oder für Erschließungsanlagen, z. B. bei den dem öffentlichen Verkehr gewidme-
ten Straßen, Wegen und Plätzen, sollen von der Gemeinde Beiträge erhoben werden (vgl. §§ 8, 9 und 11 
KAG NRW). Die Beiträge werden von den Grundstückseigentümern erhoben und bilanziell unter den Son-
derposten für den damit finanzierten Vermögensgegenstand angesetzt. Die Gemeinde hat daher den Ertrag 
aus ihrer investiven Forderung auf die Nutzungsdauer des betreffenden Vermögensgegenstandes jahresbezogen 
aufzuteilen und nicht nur einem Haushaltsjahr ertragswirksam zuzuordnen.  
 
Bei laufenden Verfahren im Rahmen der gemeindlichen Beitragserhebung hat die Gemeinde sorgfältig zu 
beurteilen, ob das Verfahren voraussichtlich zu ihren Gunsten abgeschlossen bzw. der Prozess gewonnen wer-
den kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei den Verfahren die gemeindliche Beitragserhebung die Zah-
lungspflicht des Betroffenen der Verfahrensgegenstand ist. Es wird dabei der Anspruch der Gemeinde auf eine 
Finanzleistung infrage gestellt, dem jedoch keine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde gegenübersteht. Der ge-
meindliche Anspruch wird zudem auch nicht unmittelbar ertragswirksam. In den Fällen, in denen die Gemeinde 
davon ausgeht bzw. erwartet, dass das laufende Verfahren nicht im vollen Umfang gewonnen wird, ist sie nicht 
verpflichtet, in der Höhe eines möglichen nicht geringfügigen Beitragsverzichts eine entsprechende Rückstellung 
für drohende Verluste aus laufenden Verfahren zu bilden.  
 
Für diese Vorgehensweise spricht, dass die in einem Leistungsbescheid festgelegte Beitragspflicht nicht dem 
Haushaltsjahr ertragsmäßig zuzurechnen ist, in dem der gemeindliche Anspruch festgestellt wird. Außerdem 
entsteht aus einem verlorenen Prozess bzw. laufenden Verfahren über einseitige Beitragsansprüche der Ge-
meinde kein unmittelbarer haushaltsmäßiger Verlust für die Gemeinde. Den Aufwendungen der Gemeinde aus 
einer vorzunehmenden Anpassung der Beitragserhebung stehen gleichzeitig Erträge aus der Anpassung des 
betreffenden Sonderpostens gegenüber. Der Verzicht auf die Rückstellungsbildung ist auch als sachlich vertret-
bar anzusehen. 
 
 
6. Zu Absatz 6 (Weitere gesetzlich vorgesehene Rückstellungen): 
 
6.1 Zu Satz 1 (Bildung von Rückstellungen für andere Zwecke): 
 
Die Gemeinde hat in ihrer Bilanz die notwendigen Rückstellungen nach den Vorgaben der haushaltsrechtlichen 
Vorschrift anzusetzen. Sie darf Rückstellungen für andere Zwecke in ihrer Bilanz nur ansetzen, sofern solche 
Rückstellungen durch Gesetz oder Verordnung für die Gemeinde zugelassen worden sind. Mit dieser Vorschrift 
wird daher klargestellt, dass die Gemeinden nur dann Rückstellungen für nicht ausdrücklich genannte Zwecke 
bilden und in ihrer Bilanz ansetzen dürfen, wenn die Voraussetzungen nach den Vorgaben der Absätze 4 oder 5 
der haushaltsrechtlichen Vorschrift erfüllt sind. Es ist daher der Gemeinde nicht erlaubt, aus den örtlichen Ver-
hältnissen heraus für selbst gewählte Zwecke eigenständige Rückstellungen zu bilanzieren. Von diesem Verbot 
besteht nur dann eine Ausnahme, wenn die Bildung von besonderen Rückstellungen ausdrücklich durch andere 
Rechtsvorschriften zugelassen worden ist, z. B. im Landesabfallgesetz.  
 
 
6.2 Zu Satz 2 (Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen): 
 
6.2.01 Anlässe zur Veränderung von Rückstellungen 
 
Die gemeindlichen Verpflichtungen können zur Bildung von Rückstellungen in der Bilanz der Gemeinde führen, 
wenn solche Verpflichtungen dem Grunde nach im Haushaltsjahr eingetreten sind, deren Höhe und Fälligkeits-
termin jedoch noch ungewiss sind, sodass die Verpflichtung erst künftig von der Gemeinde zu erfüllen ist. Es 
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muss dabei ausreichend sicher sein, dass die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt. Sofern bei 
der Gemeinde aber der Grund für die gemeindliche Rückstellungsbildung entfallen ist, besteht kein Bedarf mehr 
für die in der gemeindlichen Bilanz angesetzte Rückstellung. Die Gemeinde hat die bilanzierte Rückstellung dann 
vollständig oder anteilig aufzulösen. Die Auflösung führt zu einem Ertrag, der in der gemeindlichen Ergebnisrech-
nung des jeweiligen Haushaltsjahres zu erfassen ist.  
 
Eine anteilige Auflösung einer in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Rückstellung wird dabei als Minderung 
der Rückstellung bezeichnet. Sie entsteht, wenn auf eine in der gemeindlichen Bilanz angesetzte Rückstellung zu 
einem bestimmten Teil nicht mehr erforderlich ist, weil die gemeindliche Verpflichtung in diesem Umfang nicht 
mehr besteht. Diese Reduzierung der Rückstellung wirkt sich ergebniswirksam aus auf die gemeindliche Ergeb-
nisrechnung aus. Eine ergebniswirksame Minderung einer Rückstellung ist auch dann möglich, wenn die Rück-
stellung von Anfang an in ihrer Höhe unzutreffend geschätzt oder bemessen worden ist und zum Abschlussstich-
tag ein geringerer Betrag anzusetzen ist. Der daraus entstehende Differenzbetrag wirkt sich haushaltsmäßig dann 
auch ergebniswirksam aus. 
 
Ein örtlicher Geschäftsvorfall der Gemeinde kann aber auch zur Inanspruchnahme einer bilanzierten Rückstellung 
führen. In diesem Fällen wird die gemeindliche Rückstellung im entsprechenden Umfang herabgesetzt oder ge-
mindert. Eine Herabsetzung einer in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Rückstellung entsteht aus der tat-
sächlichen Inanspruchnahme dieser Rückstellung. Im gemeindlichen Bereich erfolgt bei der Herabsetzung einer 
Rückstellung aufgrund der Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung nur eine Erfassung der damit in Verbindung 
stehenden gemeindlichen Zahlungsströme in der Finanzrechnung der Gemeinde. Ein Wahlrecht der Gemeinde, 
die Inanspruchnahme einer bilanzierten Rückstellung ergebniswirksam über die gemeindliche Ergebnisrechnung 
abzuwickeln, d.h. wegen der Durchführung der Maßnahme auch Aufwendungen in Höhe der erforderlichen Aus-
zahlungen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen und deshalb gleichzeitig die gebildete Rückstel-
lung ertragswirksam aufzulösen, besteht vom Ergebnis her betrachtet grundsätzlich nicht.  
 
Die gemeindliche Ergebnisrechnung im Jahresabschluss muss hinsichtlich des haushaltsmäßigen Volumens der 
Erträge und Aufwendungen, die zum Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind, eindeutig und zutreffend sein 
(vgl. § 38 i.V.m. § 11 GemHVO NRW). In Einzelfällen, in denen aus buchungstechnischen Gründen ausnahms-
weise anders verfahren wird, muss spätestens im Jahresabschluss des betreffenden Haushaltsjahres eine Be-
richtigung in der Ergebnisrechnung vorgenommen werden, um die wegen der Herabsetzung einer Rückstellung 
unterjährig erfassten ergebniswirksamen Beträge und Aufwendungen wieder zu neutralisieren.  
 
Im Sinne einer ergebniswirksamen Veränderung einer Rückstellung kann aus sachlichen Gründen haushaltsmä-
ßig verfahren werden, wenn die mit der Bildung der gemeindlichen Rückstellung im unmittelbaren Zusammen-
hang stehenden Leistungen der Gemeinde aufwandswirksam im folgenden Haushaltsjahr sind. Ein solcher Sach-
verhalt kann z.B. bestehen, wenn die bestehenden Ansprüche der Beschäftigten auf Urlaub und Arbeitszeitgut-
haben aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr dann im Folgejahr durch die Gewährung von Urlaub oder Freizeit 
abgegolten werden. Die Veränderung einer in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz angesetzten Rückstellung ist 
im konkreten Einzelfall jedoch immer entsprechend der Vorschrift des § 57 GemHVO NRW vorzunehmen.  
 
 
6.2.1 Die Auflösung von Rückstellungen 
 
6.2.1.1 Allgemeine Voraussetzungen 
 
Das Gebot in der haushaltsrechtlichen Vorschrift verpflichtet die Gemeinde, in ihrer Bilanz angesetzte Rückstel-
lungen aufzulösen, wenn der Grund hierfür vollständig oder teilweise entfallen ist. In den Fällen, in denen abseh-
bar ist, dass die Gemeinde nun doch nicht zu einer Leistung verpflichtet ist (fehlende Inanspruchnahme der Ge-
meinde), ist die in der gemeindlichen Bilanz angesetzte Rückstellung zum Abschlussstichtag aufzulösen. Die 
Auflösung einer Rückstellung wegen eines nicht mehr vorhandenen Bedarfs führt zu einer Ergebniswirksamkeit 
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im Haushaltsjahr und zu einer Erfassung als Ertrag in der gemeindlichen Ergebnisrechnung. Eine ergebniswirk-
same Auflösung einer Rückstellung ist auch dann möglich, wenn die Rückstellung von Anfang an in ihrer Höhe 
unzutreffend geschätzt worden ist. Sofern jedoch die ertragswirksame Auflösung von bilanzierten Rückstellungen 
im Rahmen des Abgangs und der Veräußerung von gemeindlichen Vermögensgegenständen erfolgt, ist die Vor-
schrift des § 43 Absatz 3 GemHVO NRW zu beachten. Solche Erträge dürfen nicht im Jahresergebnis in der 
Ergebnisrechnung der Gemeinde enthalten sein. Für die Berichtigung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz ist 
zudem die Vorschrift des § 57 GemHVO NRW zu beachten.  
 
Ein Wahlrecht der Gemeinde, die Inanspruchnahme einer Rückstellung ergebniswirksam abzuwickeln, d. h. er-
tragswirksam aufzulösen und gleichzeitig Aufwendungen insgesamt in Höhe der erforderlichen Auszahlungen in 
ihrer gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen, und entsprechend auch im Jahresabschluss nachzuweisen, 
besteht nicht. Für die Gemeinden ist für die Erfassung ihrer Zahlungsströme ausschließlich die gemeindliche 
Finanzrechnung vorgegeben. Sofern die Gemeinde im Ablauf des Haushaltsjahres unterjährig anders gebucht 
hat, muss sie eine entsprechende Bereinigung im gemeindlichen Jahresabschluss vornehmen. Die Gemeinde 
darf dabei nicht die zu erbringenden Zahlungsleistungen in Aufwendungen und die Herabsetzung der Rückstel-
lung in Erträge im Sinne einer „kaufmännischen“ Aufwandsminderung (Saldierung) „überführen“.  
 
 
6.2.1.2 Der Wegfall einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung 
 
Unter das haushaltsrechtliche Gebot der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen fallen auch die in der 
gemeindlichen Bilanz angesetzten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, wenn die nach dem Haus-
haltsplan konkret beabsichtigten Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Diese Rückstellungen werden regelmäßig 
in Bezug auf einen bestimmten gemeindlichen Vermögensgegenstand bilanziert, dessen Wertansatz dann nicht 
entsprechend seines baulichen oder technischen Zustandes angepasst werden muss. Sofern für die Gemeinde 
kein Bedarf mehr für eine Instandhaltung eines Vermögensgegenstandes besteht, werden die dafür gebildeten 
Rückstellungen nicht mehr benötigt und sind ertragswirksam aufzulösen. Der Auflösungsbetrag ist dabei in der 
gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen. 
 
Einer bilanzierten Instandhaltungsrückstellung steht daher regelmäßig ein Wertansatz eines gemeindlichen Ver-
mögensgegenstandes gegenüber, der wegen der passivierten Rückstellung nicht auf den tatsächlichen Wert 
gemindert worden ist. Die Auflösung bzw. „Rücknahme“ der gemeindlichen Instandhaltungsrückstellung hat des-
halb regelmäßig zur Folge, dass wegen des Verzichts auch eine außerplanmäßige Abschreibung bei dem betref-
fenden Vermögensgegenstand von der Gemeinde vorzunehmen ist. Die dadurch entstehenden Aufwendungen 
sind ebenfalls in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen. Die Gemeinde hat daher beim Wegfall einer 
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zu prüfen, in welchem Umfang der Wertansatz des betreffenden 
gemeindlichen Vermögensgegenstandes anzupassen ist.  
 
 
6.2.1.3 Der Wegfall einer Rückstellung wegen Dienstherrnwechsels 
 
Beim Wechsel einer Beamtin oder eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn ist es nach dem Versorgungs-
lastenteilungs-Staatsvertrag geboten, dass der abgebende Dienstherr sich sofort von seiner Beteiligungsverpflich-
tung an den späteren Versorgungsleistungen entlastet. In solchen Fällen soll die Erstattungsverpflichtung des 
abgebenden Dienstherrn gegenüber dem neuen Dienstherrn unmittelbar im Zeitpunkt des Wechsels durch eine 
Abfindung oder Ausgleichszahlung abgegolten werden. Die Gemeinde als abgebender Dienstherr kann in sol-
chen Fällen auf die Fortführung und weitere Bilanzierung ihrer Versorgungsverpflichtungen gegenüber den frühe-
ren Beschäftigten verzichten.  
 
In diesen Fällen ist die bilanzierte Rückstellung ertragsmäßig aufzulösen, denn für die Gemeinde ist mit dem 
Weggang von Beschäftigten der Grund für einen entsprechenden Rückstellungsumfang entfallen. Dem daraus 
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entstandenen haushaltsmäßigen Ertrag stehen dann aber die gemeindlichen Aufwendungen aus der Zahlung 
einer Abfindung oder Ausgleichszahlung als Erstattungsverpflichtung der Gemeinde an den neuen Dienstherrn 
gegenüber, unabhängig davon, oder der Betrag in Raten oder einmalig zu leisten ist. Eine unmittelbare und allei-
nige Abwicklung der Abfindung oder Ausgleichszahlung über die Finanzrechnung könnte ggf. in Form einer Min-
derung der gemeindlichen Pensionsrückstellung könnte haushaltsmäßig auch erfolgen.  
 
Diese Vorgehensweise ist jedoch aus Transparenzgründen nicht angebracht, denn die Gemeinde zahlt die Abfin-
dung nicht an die versetzte Beamtin oder den versetzten Beamten aus, sondern an dessen Dienstherrn. Wäre 
dieser Weg sachlich sinnvoll, müsste der Auflösungsbetrag von der angesetzten Pensionsrückstellung zu den 
sonstigen Rückstellungen umgeschichtet werden. In anderen Fällen eines Dienstherrnwechsels, in denn erst zum 
Fälligkeitstermin der Versorgungsleistungen die Gemeinde zu einer Beteiligung herangezogen wird, sind immer 
die „Sonstige Rückstellung“ und nicht die Pensionsrückstellung betroffen.  
 
 
6.2.2 Die Herabsetzung von Rückstellungen 
 
6.2.2.1 Allgemeine Voraussetzungen 
 
Das in der haushaltsrechtlichen Vorschrift enthaltene Gebot verpflichtet die Gemeinde, darauf zu achten, dass sie 
die bilanzierten Rückstellungen nur für die Zwecke in Anspruch nimmt, für die sie ursprünglich gebildet wurden. 
Dazu bietet z.B. die in den Haushaltsplan integrierte mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung eine Hilfestellung, 
wenn die gemeindlichen Zahlungen aus einer Inanspruchnahme einer Rückstellung dort schon einzubeziehen 
sind. Die Inanspruchnahme einer Rückstellung führt regelmäßig zu ihrer ergebnisneutralen Herabsetzung, die 
einmalig, z.B. wegen der Durchführung einer nachgeholten Instandhaltung oder laufend, z.B. wegen der Zahlung 
von laufenden Versorgungsleistungen, erfolgen kann. Ein Wahlrecht, die Inanspruchnahme einer Rückstellung 
innerhalb des betreffenden Haushaltsjahres ergebniswirksam abzuwickeln, d.h. wegen der Durchführung der 
Maßnahme auch Aufwendungen in Höhe der erforderlichen Auszahlungen in der gemeindlichen Ergebnisrech-
nung zu erfassen und deshalb gleichzeitig die gebildete Rückstellung ertragswirksam aufzulösen, besteht nicht.  
 
Im gemeindlichen Bereich ist vielmehr die gesonderte Erfassung der gemeindlichen Zahlungsströme im Rahmen 
der Finanzrechnung der Gemeinde vorgegeben. Es bedarf daher bei einer Inanspruchnahme von bilanzierten 
Rückstellungen keiner (zusätzlichen) Erfassung der Zahlungsleistungen der Gemeinde als gemeindliche Aufwen-
dungen und keiner Erfassung der Herabsetzung der Rückstellung als Erträge. In Einzelfällen, in denen aus bu-
chungstechnischen Gründen ausnahmsweise anders verfahren wird, muss spätestens im Jahresabschluss des 
betreffenden Haushaltsjahres eine Berichtigung in der Ergebnisrechnung vorgenommen werden, um die wegen 
der Herabsetzung einer Rückstellung unterjährig erfassten ergebniswirksamen Beträge und Aufwendungen wie-
der zu neutralisieren.  
 
 
6.2.2.2 Die Herabsetzung durch eine einmalige Inanspruchnahme 
 
Eine von der Gemeinde gebildete und bilanzierte Rückstellung, z. B. eine Rückstellung wegen unterlassener 
Instandhaltung, verringert sich entsprechend, wenn diese gemeindliche Rückstellung wegen der Umsetzung der 
vorgesehenen Maßnahme von der Gemeinde in Anspruch genommen wird. In diesen Fall sind die von der Ge-
meinde aus der Durchführung der Maßnahme einmalig zu erbringenden Zahlungen (Leistungen) nur über die 
gemeindliche Finanzrechnung und nicht über die Ergebnisrechnung der Gemeinde abzuwickeln. In Einzelfällen 
kann die in der gemeindlichen Bilanz angesetzte Rückstellung jedoch wertmäßig zu hoch bemessen worden sein.  
 
In diesen Fällen kann dann der nicht benötigte Anteil der gemeindlichen Rückstellung über die Ergebnisrechnung 
ertragswirksam aufgelöst werden. In solchen Fällen ist von der Gemeinde zu prüfen, ob der Wertansatz des be-
treffenden Vermögensgegenstandes auch deshalb anzupassen ist, z. B. wenn auf einen Teil der vorgesehenen 
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Instandhaltungsmaßnahmen verzichtet wurde. In den Fällen, in denen dagegen die bilanzierte Rückstellung 
wertmäßig zu niedrig bemessen und entsprechend bilanziert wurde, stellt der fehlende, nicht zurückgestellte 
Anteil für die von der Gemeinde zu erbringenden Leistungen neue Aufwendungen für die Gemeinde dar, die in 
der gemeindlichen Ergebnisrechnung des betreffenden Haushaltsjahres zu erfassen sind.  
 
 
6.2.2.3 Die Herabsetzung wegen laufender Leistungen  
 
6.2.2.3.1 Der Umfang der Herabsetzung 
 
Eine von der Gemeinde gebildete und bilanzierte Rückstellung, z.B. eine Rückstellung wegen unterlassener In-
standhaltung, verringert sich entsprechend, wenn diese gemeindliche Rückstellung wegen der Umsetzung der 
vorgesehenen Maßnahme von der Gemeinde in Anspruch genommen wird. In diesen Fall sind die von der Ge-
meinde aus der Durchführung der Maßnahme zu erbringenden Zahlungen (Leistungen) nur über die gemeindli-
che Finanzrechnung und nicht über die Ergebnisrechnung der Gemeinde abzuwickeln.  
 
In Einzelfällen kann die in der gemeindlichen Bilanz angesetzte Rückstellung jedoch wertmäßig zu hoch bemes-
sen worden sein. In diesen Fällen ist dann der nicht benötigte Anteil der gemeindlichen Rückstellung über die 
Ergebnisrechnung ertragswirksam aufzulösen. Ist dagegen die bilanzierte Rückstellung jedoch wertmäßig zu 
niedrig bemessen und entsprechend bilanziert worden, stellt der fehlende, nicht zurückgestellte Anteil für die von 
der Gemeinde zu erbringenden Leistungen in dieser Höhe neue Aufwendungen dar, die von der Gemeinde in 
ihrer Ergebnisrechnung des betreffenden Haushaltsjahres zu erfassen sind.  
 
 
6.2.2.3.2 Die Herabsetzung von Pensionsrückstellungen 
 
6.2.2.3.2.1 Allgemeine Voraussetzungen 
 
Die Zahlung der Versorgungsleistungen an ihre Pensionäre führt dazu, dass die Gemeinde zu jedem Abschluss-
stichtag ermitteln und prüfen muss, ob und in welchem Umfang der bilanzierte Wertansatz der gemeindlichen 
Pensionsrückstellungen durch eine Herabsetzung anzupassen ist. Der Saldo aus dem dazu notwendigen Ver-
gleich der Barwerte der Pensionsrückstellungen zum Abschlussstichtag mit denen des vorherigen Abschluss-
stichtages (versicherungsmathematisch geprägte Auflösung) zeigt auf, ob zu diesem Zeitpunkt eine Herabset-
zung der Pensionsrückstellungen oder eine Zuführung zu Pensionsrückstellungen haushaltsmäßig von der Ge-
meinde vorzunehmen ist.  
 
Die Inanspruchnahme der in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Pensionsrückstellung wird als Herabsetzung 
nicht in der Ergebnisrechnung der Gemeinde erfasst. Bei der vorzunehmenden Anpassung des bilanziellen Wert-
ansatzes der Pensionsrückstellungen ist zudem zu berücksichtigen, dass gleichzeitig durch die Dienstleistungen 
der aktiven Beamtinnen und Beamten neue Versorgungsansprüche gegenüber der Gemeinde entstanden sind, 
die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen darstellen und zu bilanzieren sind. In solchen Fällen werden 
durch eine Verrechnung der zulässigen Herabsetzung der Pensionsrückstellungen mit den notwendigen Zufüh-
rungen die jahresbezogenen Auswirkungen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft ermittelt und der Differenz-
betrag als Ertrag oder Aufwand in der gemeindlichen Ergebnisrechnung erfasst.  
 
Die Bewertung der Pensionsrückstellungen der Gemeinde zum Barwert statt eines Ansatzes zum Nominalwert 
(einschließlich des Zinssatzes) bringen es dabei mit sich, dass trotz einer Veränderung des Ansatzes der Pensi-
onsrückstellungen die in einem Haushaltsjahr zu zahlenden Versorgungsbezüge die mögliche Herabsetzung des 
Wertansatzes für Pensionsrückstellungen übersteigen können. Dieser Sachverhalt ergibt sich dadurch, dass die 
Bilanzierung der gemeindlichen Versorgungsleistungen insgesamt darauf ausgerichtet ist, die Aufwendungen der 
Gemeinde über die Totalperiode der gemeindlichen Versorgung zu verteilen. Der Differenzbetrag zwischen dem 
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Auszahlungsbetrag und der betragsmäßigen Herabsetzung des bilanziellen Wertansatzes kann aufwands- und 
ertragswirksam sein und ist entsprechend in der gemeindlichen Ergebnisrechnung des betreffenden Haushalts-
jahres zu erfassen.  
 
 
6.2.2.3.2.2 Die Ermittlung des Herabsetzungsbetrages 
 
Durch ihre dienstliche Tätigkeit erwerben die Beamtinnen und Beamten der Gemeinde im Haushaltsjahr weitere 
Ansprüche auf künftige gemeindliche Versorgungsleistungen. Diese Sachlage führt dazu, dass neben einer mög-
lichen Herabsetzung von Pensionsrückstellungen aufgrund der geleisteten Versorgungszahlungen auch Zufüh-
rungen zu den Pensionsrückstellungen erforderlich werden. In der Praxis werden vielfach die Pensionsverpflich-
tungen der Gemeinde zu jedem Abschlussstichtag nur insgesamt und nicht getrennt nach den einzelnen beschäf-
tigten Beamtinnen und Beamten und nach den Versorgungsempfängern neu ermittelt.  
 
Das Ergebnis wird dem Bestand der gemeindlichen Pensionsrückstellung zum Abschlussstichtag des Vorjahres 
gegenübergestellt. Der sich daraus ergebende Saldo wird als Ertrag oder Aufwand ergebniswirksam und ist von 
der Gemeinde in ihrer Ergebnisrechnung zu erfassen. Bei einer solchen Vorgehensweise muss von der Gemein-
de gewährleistet werden, dass die erworbenen Ansprüche Beamtinnen und Beamten periodengerecht dem 
Haushaltsjahr als Aufwendungen zugerechnet werden können.  
 
Die Gemeinde hat zudem haushaltsmäßig eine Differenzierung nach Personalaufwendungen und Versorgungs-
aufwendungen unter Beachtung des Bruttoprinzips vorzunehmen (vgl. § 3 i.V.m. § 11 Absatz 2 GemHVO NRW). 
Eine Erfassung des Saldos aus dem Gesamtbestand der Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger 
und die Beschäftigten durch einen Vergleich des Wertansatzes für Pensionsrückstellungen an zwei aufeinander-
folgenden Abschlussstichtagen in der Ergebnisrechnung genügt dabei nicht den allgemeinen haushaltsrechtli-
chen Anforderungen.  
 
 
6.2.2.3.3 Die Minderung von Rückstellungen aus Beschäftigung 
 
Für die Gemeinde besteht zum Abschlussstichtag die grundsätzliche Pflicht, im Umfang des nicht beanspruchten 
Urlaubs der Beschäftigten im abgelaufenen Haushaltsjahr sowie aus bestehenden Arbeitszeitguthaben der Be-
schäftigten (Ansprüche der Beschäftigten gegenüber ihrem Dienstherrn) die notwendig gewordenen Rückstellun-
gen in ihrer Bilanz anzusetzen. Dieser Pflicht hat die Gemeinde nachzukommen, wenn für die zum Abschluss-
stichtag ermittelten Ansprüche der Beschäftigten eine Abgeltung durch Urlaub oder eine Barabgeltung von der 
Gemeinde vorgesehen bzw. nicht ausgeschlossen worden ist.  
 
In den Fällen, in denen die bestehenden Ansprüche der Beschäftigten auf Urlaub und Arbeitszeitguthaben aus 
dem abgelaufenen Haushaltsjahr dann im Folgejahr durch die Gewährung von Urlaub oder Freizeit abgegolten 
werden, ist die Minderung der dafür gebildeten Rückstellungen ergebniswirksam vorzunehmen. Der Umfang 
dieser Minderung der bilanzierten Rückstellung ist deshalb von der Gemeinde in ihrer Ergebnisrechnung zu er-
fassen. In den örtlichen Fällen aber, in denen die Ansprüche der Beschäftigten auf Urlaub und Arbeitszeitgutha-
ben durch Geldleistungen abgegolten werden, ist entsprechend die in der gemeindlichen Bilanz angesetzte 
Rückstellung herabzusetzen. Im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss sollte die vor Ort gewählte Verfah-
rensweise erläutert werden. 
 
 
6.2.3 Der Passivtausch zwischen Rückstellungen und Verbindlichkeiten 
 
Eine Rückstellung ist von der Gemeinde auch aufzulösen, wenn z.B. aus einer ungewissen Verbindlichkeit, die 
der Grund für die Rückstellungsbildung war, eine gewisse Verbindlichkeit geworden ist. Bei übereinstimmenden 
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Beträgen kann dann in der gemeindlichen Bilanz ein Passivtausch zwischen der bilanzierten Rückstellung und 
den Verbindlichkeiten vorgenommen werden.  
 
Bei einem Passivtausch kann beim Ansatz der Rückstellung ggf. noch ein Teilbetrag bestehen bleiben. Dieser 
"Restbetrag" ist aufzulösen und ertragswirksam in der Ergebnisrechnung zu erfassen, sofern kein Grund mehr für 
die Fortführung dieses Ansatzes in der gemeindlichen Bilanz besteht. Die Gemeinde muss zu jedem Abschluss-
tag die in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Rückstellungen überprüfen und den Erfordernissen entspre-
chend anpassen, ggf. auch entsprechend auflösen.  
 

 
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ  
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Sechster Abschnitt 
 

Jahresabschluss 
 
 
1. Der Anlass für den Jahresabschluss 
 
Am Ende eines Haushaltsjahres muss der Bürgermeister dem Rat der Gemeinde gegenüber Rechenschaft über 
die Erfüllung seines Auftrages ablegen, dass die Haushaltswirtschaft der Gemeinde im Haushaltsjahr nach der 
geltenden Haushaltssatzung geführt worden ist. Der Bürgermeister soll dabei mit dem gemeindlichen Jahresab-
schluss aufzeigen, wie er seinen Auftrag im Haushaltsjahr ausgeführt hat (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Berichtspflichten des Bürgermeisters 

 
 
Der Bürgermeister hat darüber zu berichten: 
 
- welches Jahresergebnis aus der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im 

Haushaltsjahr erzielt worden ist,  
 
 
- ob die gesetzten Ziele erreicht worden sind,  
 
 
- welche Auswirkungen sich auf das Vermögen und die Schulden der Gemeinde ergeben, 
 
 
- welche Chancen und Risiken sich für die künftige wirtschaftliche Entwicklung der Gemein-

de aufgrund der am Ende des Haushaltsjahres bestehenden wirtschaftlichen Lage erge-
ben. 

 
 
Mit solchen Informationen trägt der gemeindliche Jahresabschluss gleichzeitig zur Entscheidung 
der Ratsmitglieder über die Entlastung des Bürgermeisters bei (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW). 
 

Abbildung 503 „Die Berichtspflichten des Bürgermeisters“ 
 
Der gemeindliche Jahresabschluss ist ein wichtiger Teil der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Er hat ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Ge-
meinde zu vermitteln, in dem sich auch die Bedeutung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung wieder spiegelt. Die 
besondere Aufgabe einer zutreffenden Ergebnisdarstellung für das abgelaufene Haushaltsjahr gehört dazu. Sol-
che jährlichen Abschlüsse sollen deshalb möglichst objektiv und willkürfrei sein. Mit den stichtagsbezogenen Ist-
Werten und dem Plan-/Ist-Vergleich in der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie in den Teilrechnun-
gen wird dabei eine geeignete Grundlage für die künftige Steuerung der Gemeinde durch die Verantwortlichen 
geboten. Die Ist-Werte eines abgelaufenen Haushaltsjahres stellen immer wieder die Ausgangsdaten für die 
mehrjährige Zeitreihe der gemeindlichen Haushaltsplanung dar.  
 
 
2. Die Bestandteile des Jahresabschlusses 
 
Der Haushaltsplan der Gemeinde muss grundsätzlich alle wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Informationen, 
bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr, einschließlich des erzielten Ergebnisses enthalten. Die Angaben im 
gemeindlichen Jahresabschluss sind dann als wesentlich anzusehen, wenn durch ihr Weglassen oder ihre fehler-
hafte Veranschlagung haushaltswirtschaftliche Entscheidungen der Gemeinde beeinflusst werden könnten. Die 
Bestandteile des gemeindlichen Jahresabschlusses ergeben sich dabei zwingend aus dem System der gemeind-
lichen Haushaltswirtschaft, weil die Grundlage der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft die Haus-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

6. Abschnitt GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2068 

haltssatzung für das Haushaltsjahr mit dem Haushaltsplan ist. Es bedarf zusätzlich nur einer Vermögensrechnung 
durch die Gemeinde. Alle Teile sind aber systemmäßig miteinander verbunden. Der gemeindliche Jahresab-
schluss als Haushaltsabrechnung baut darauf auf, um die notwendige Rechnungslegung über die Haushaltswirt-
schaft des abgelaufenen Haushaltsjahres gewährleisten zu können.  
 
Durch die dazu ergangenen haushaltsrechtlichen Regelungen sollen die Transparenz und die Qualität der Re-
chenschaft über das abgelaufene Haushaltsjahr erhöht und durch den Jahresabschluss ein zutreffendes Bild der 
wirtschaftlichen Lage der Gemeinde aufgezeigt werden. Gleichzeitig soll der gemeindliche Jahresabschluss, 
insbesondere durch seine Teilrechnungen, die wie die Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan die Steue-
rungsebene der Gemeinde darstellen, zur Verbesserung der Steuerung bei der Gemeinde beitragen. Der ge-
meindliche Jahresanschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der 
Bilanz und dem Anhang (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Bestandteile und Anlagen des gemeindlichen Jahresabschlusses 

 
 

ERGEBNIS- 
RECHNUNG 

 
FINANZ- 

RECHNUNG 

 
TEIL- 

RECHNUNGEN 

 
BILANZ 

 
ANHANG 

 
Mit der Ergebnisrech-
nung werden die im 
Haushaltsjahr erzielten 
Erträge und entstande-
nen Aufwendungen 
nachgewiesen. Sie 
informiert dadurch über 
das gemeindliche Res-
sourcenaufkommen und 
den Ressourcenver-
brauch sowie über das 
daraus entstandene 
Jahresergebnis. Wegen 
der in der Ergebnisrech-
nung enthaltenen Er-
gebnisspaltung ist zu-
dem zwischen ordentli-
chem und außeror-
dentlichem Ergebnis zu 
trennen.  

 
Mit der Finanzrech-
nung werden die im 
Haushaltsjahr einge-
gangenen Einzahlun-
gen und geleisteten 
Auszahlungen erfasst. 
Sie informiert über die 
Finanzmittelherkunft 
und Finanzmittelver-
wendung getrennt 
nach den Bereichen 
„Laufende Verwal-
tungstätigkeit“, „Inves-
titionstätigkeit“ und 
„Finanzierungstätig-
keit“. 

 
Mit den produktori-
entierten Teilrech-
nungen werden 
Nachweise über die 
Ausführung der 
gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft 
nach den in den 
Teilplänen im Haus-
haltsplan enthalte-
nen Ermächtigungen 
und sonstigen Leis-
tungsangaben er-
bracht. Sie sind 
nicht getrennt nach 
Ergebnisrechnung 
und Finanzrechnung 
aufzustellen, son-
dern stellen ein 
aufgabenbezogenes 
Gesamtbild dar. 

 
Die Bilanz ist eine 
Gegenüberstellung 
des Vermögens 
(Aktivseite) und 
seiner Finanzierung 
(Passivseite) und 
gleichzeitig eine auf 
den jährlichen Ab-
schlussstichtag 
bezogene Zeitpunkt-
rechnung. Mit ihr 
wird stichtagsbezo-
gen ein Bild über die 
Vermögens- und die 
Schuldenlage der 
Gemeinde vermittelt. 
Die Gliederung der 
Bilanz erfolgt daher 
sowohl auf der 
Aktivseite als auch 
auf der Passivseite 
nach Fristigkeiten.  
 

 
Der Anhang als 
fünftes Element 
des Jahresab-
schlusses enthält 
insbesondere 
Erläuterungen zu 
einzelnen Bilanz-
posten und den 
Positionen der 
Ergebnisrechnung. 
Ihm sind ein Anla-
genspiegel nach § 
45 GemHVO 
NRW, ein Forde-
rungsspiegel nach 
§ 46 GemHVO 
NRW und ein 
Verbindlichkeiten-
spiegel § 47 
GemHVO NRW 
beizufügen. 

 
LAGEBERICHT 
 
und weitere örtliche Anlagen, z. B. die Übersicht über die Bürgschaften der Gemeinde 
 

Abbildung 504 „Die Bestandteile und Anlagen des gemeindlichen Jahresabschlusses“ 
 
Den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft wird mit dem gemeindlichen Jahresabschluss ermöglicht, 
sich ein Bild über die Ergebnisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres so-
wie über den Stand der wirtschaftlichen Lage und der weiteren Entwicklung der Gemeinde zu machen. Die Ge-
meinde hat daher unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften und des Maßgeblichkeitsprinzips sowie des Voll-
ständigkeitsgebots ihren Jahresabschluss so aufzubauen und auszugestalten, dass er die Beurteilung der Ergeb-
nisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde für alle Beteiligten 
ermöglicht. Die Aufgabe der jahresbezogenen Ergebnisermittlung und die Informationsfunktion stehen deshalb 
beim gemeindlichen Jahresabschluss gleichrangig nebeneinander.  
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3. Die Vorschriften über den gemeindlichen Jahresabschluss 
 
3.1 Die Gesamtübersicht über die Vorschriften 
 
Der 6. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung enthält zu den Bestandteilen und Anlagen des gemeindli-
chen Jahresabschlusses gesonderte Bestimmungen, die auf der Vorschrift des § 95 GO NRW „Jahresabschluss“ 
aufbauen. Diese Bestimmungen beruhen auf der Ermächtigungsgrundlage des § 133 Absatz 1 GO NRW. Durch 
diese Vorschrift wird das Innenministerium ermächtigt, zur Durchführung der Gemeindeordnung die notwendigen 
haushaltswirtschaftlichen Regelungen im Einvernehmen mit dem Finanzministerium in einer Rechtsverordnung 
zu treffen, z. B. zum Inhalt und zur Gestaltung des gemeindlichen Jahresabschlusses. Auf dieser Grundlage sind 
die folgenden Vorschriften erarbeitet worden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Vorschriften im 6. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung  

 

Sechster Abschnitt 
Jahresabschluss 

 
§ 37 Jahresabschluss 
§ 38 Ergebnisrechnung 
§ 39 Finanzrechnung 
§ 40 Teilrechnungen 
§ 41 Bilanz 
§ 42 Rechnungsabgrenzungsposten 
§ 43 Weitere Vorschriften zu einzelnen Bilanzposten 
§ 44 Anhang 
§ 45 Anlagenspiegel 
§ 46 Forderungsspiegel 
§ 47 Verbindlichkeitenspiegel 
§ 48 Lagebericht 
 

Abbildung 505 „Die Vorschriften im 6. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung“ 
 
 
3.2 Die Vorschriften im Einzelnen 
 
Der sechste Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung enthält zum gemeindlichen Jahresabschluss im Ein-
zelnen folgende Vorschriften: 
 
- § 37 Jahresabschluss 

Der gemeindliche Jahresabschluss gibt Aufschluss über die aus der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ent-
standene Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und informiert über die tatsächli-
che Aufgabenerledigung der Gemeinde, die Einhaltung und Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans 
und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Die Vorschrift bestimmt in Ausführung des § 95 GO NRW 
die Bestandteile des gemeindlichen Jahresabschlusses. Sie legt auch fest, dass dem gemeindlichen Jahres-
abschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen ist. 
 

- § 38 Ergebnisrechnung 
Die Ergebnisrechnung ist Informationsinstrument des Jahresabschlusses über das gemeindliche Ressour-
cenaufkommen und den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr aus der Ausführung des Haushaltsplans der 
Gemeinde. Sie ist der wichtigste Teil der Haushaltsrechnung der Gemeinde. Die Ergebnisrechnung soll des-
halb die im Haushaltsjahr tatsächlich erzielten Erträge und entstandenen Aufwendungen, gegliedert nach Ar-
ten, nachweisen (vgl. § 2 GemHVO NRW). Entsprechend der Geschäftstätigkeit der Gemeinde ist dabei zwi-
schen den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen und den außerordentlichen Erträgen und Aufwendun-
gen zu trennen.  
 
Mit dem insgesamt entstandenen Jahresergebnis als Differenz zwischen den Erträgen und Aufwendungen 
zeigt sich, ob die Gemeinde ihre Verpflichtung zum Haushaltsausgleich vollständig, also in Planung und 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

6. Abschnitt GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2070 

Rechnung, erfüllt hat (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW). Das tatsächliche Jahresergebnis wird dabei in der ge-
meindlichen Bilanz als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Es wirkt sich im Rahmen sei-
ner Verwendung, die vom Rat der Gemeinde zu beschließen ist auf das bilanzielle Eigenkapital der Gemein-
de aus (vgl. § 96 GO NRW). 
 

- § 39 Finanzrechnung 
Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Fi-
nanzlage der Gemeinde zu vermitteln. Sie hat insbesondere die aus der Ausführung der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft kassenmäßig entstandenen Einzahlungen und Auszahlungen nachzuweisen. Durch ihre 
Gliederung in die Zahlungsbereiche „Laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzie-
rungstätigkeit“ und durch die Gliederung der Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten wird die Mittelher-
kunft und die Mittelverwendung der Finanzmittel der Gemeinde im Einzelnen nachgewiesen (vgl. § 3 GemH-
VO NRW).  
 

- § 40 Teilrechnungen 
Mit den produktorientierten Teilrechnungen werden Nachweise über die Ausführung der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft nach den in den Teilplänen im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen und sonsti-
gen Leistungsangaben erbracht. Dadurch werden insbesondere aus dem Blickwinkel der gemeindlichen Auf-
gabenerfüllungen die tatsächlichen Leistungen der Gemeinde und die damit verbundenen Ressourcen (in 
den Teilergebnisrechnungen) und Finanzmittel (in den Teilfinanzrechnungen) aufgezeigt. In den Teilfinanz-
rechnungen ist mindestens die bereichsbezogene Investitionstätigkeit nachzuweisen, wobei die Investitions-
maßnahmen der Gemeinde über der vom Rat der Gemeinde festgesetzten Wertgrenze einzeln aufzuzeigen 
sind (vgl. § 14 GemHVO NRW). Es ist in den Teilrechnungen aber auch nachzuweisen, inwieweit die für das 
Haushaltsjahr im Haushaltsplan festgelegten Ziele erreicht werden konnten.  
 

- § 41 Bilanz 
Die Bilanz der Gemeinde ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Fi-
nanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung und 
ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungswesens im NKF. Mit Hilfe von Rechnungsabgren-
zungsposten auf der Aktivseite und auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz wird von der Gemeinde un-
ter Beachtung des Periodenprinzips dargestellt, dass gemeindliche Geschäftsvorfälle bzw. Sachverhalte bei 
der Gemeinde vorliegen, bei denen die Leistungen und die Gegenleistungen Dritter zeitlich auseinanderfal-
len. Eine solche Sachlage ist z. B. gegeben, wenn haushaltsjahrbezogene Aufwendungen und Erträge und 
die jeweils dazugehörigen Zahlungen in unterschiedliche Haushaltsjahre fallen. 
 
Auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Abschlussstich-
tag ermittelten Werten angesetzt (Aktivierung). Dabei ist zwischen dem gemeindlichen Anlagevermögen 
(zum Gebrauch bestimmt) und dem Umlaufvermögen (zum Verbrauch bestimmt) zu trennen. Mit den Wert-
ansätzen auf der Aktivseite wird zudem die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Mithilfe des Anla-
genspiegels und des Forderungsspiegels werden die Veränderungen im Haushaltsjahr nachvollziehbar auf-
gezeigt (vgl. §§ 45 und 46 GemHVO NRW).  
 
Auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz werden das Eigenkapital und das Fremdkapitel gezeigt (Passi-
vierung). Beim Fremdkapital als gemeindliche Verpflichtungen wird zwischen Rückstellungen und Verbind-
lichkeiten der Gemeinde unterschieden. Für die Hingabe von investiven Zuwendungen an die Gemeinde, für 
die Erhebung von Beiträgen und sonstige vermögenswirksame Schenkungen werden Sonderposten ange-
setzt, die entsprechend der Nutzung damit verbundener (finanzierter) Vermögensgegenstände aufgelöst 
werden. Damit stehen den Aufwendungen aus der Nutzung der gemeindlichen Vermögensgegenstände ggf. 
haushaltswirksame Erträge gegenüber. Durch die Passivseite der gemeindlichen Bilanz wird die Mittelher-
kunft bzw. die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens dokumentiert.  
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- § 42 Rechnungsabgrenzungsposten 
Allgemein liegen den Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite und auf der Passivseite der gemeind-
lichen Bilanz gemeindliche Geschäftsvorfälle oder Verträge zugrunde. Bei diesen Geschäftsvorfällen sind die 
Leistung und die Gegenleistung von zeitbezogener Natur. Sie fallen jedoch in zeitlicher Hinsicht auseinander, 
wenn haushaltsjahrbezogen die Aufwendungen und Erträge und die jeweils dazugehörigen Zahlungen in un-
terschiedliche Haushaltsjahre fallen. Dabei dürfen bei Vorliegen der Voraussetzungen nur für transitorische 
Vorgänge die notwendigen Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden. 
 

- § 43 Weitere Vorschriften zu einzelnen Bilanzposten 
Zur Bilanzierung und Bewertung gemeindlicher Vermögensgegenstände im Jahresabschluss bedarf es er-
gänzender Vorschriften, weil nicht für alle wesentlichen gemeindlichen Gegebenheiten die allgemeinen 
Grundsätze ausreichend sind (vgl. z.B. §§ 32 ff. GemHVO NRW). Als wichtig und wesentlich für die gemeind-
liche Bilanzierung und damit für eine gesonderte Vorschrift wurde z. B. ein Ansatzverbot für nicht entgeltlich 
erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens angesehen.  
 
Der Umgang mit den geleisteten Zuwendungen für Vermögensgegenstände, die Bildung von Sonderposten 
wegen erhaltener Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sowie die Kostenüberdeckung bei kosten-
rechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes wurde als so gewichtig angesehen, dass 
gesonderte Vorschriften eine sachliche Gleichbehandlung durch die Gemeinde sicherstellen sollen. Zu sol-
chen Sachverhalten gehört auch die eingetretene Überschuldung, bei der ein Überschuss der Passivposten 
über die Aktivposten der Bilanz besteht und auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz der Ansatz des ge-
sonderten Bilanzpostens "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ notwendig wird. 
  

- § 44 Anhang 
Der Anhang soll als ein wichtiges Element des gemeindlichen Jahresabschlusses insbesondere wesentliche 
Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten in der gemeindlichen Bilanz und zu den Haus-
haltspositionen der Ergebnisrechnung der Gemeinde enthalten und dadurch die tatsächlichen Verhältnisse 
(objektiv) erläutern. Einzelne haushaltsrechtliche Vorschriften enthalten gesonderte Pflichten zu Anhangsan-
gaben, z. B. die Pflicht zu Angaben bei außerplanmäßigen Abschreibungen bei gemeindlichen Vermögens-
gegenständen (vgl. § 35 Absatz 5 GemHVO NRW).  
 
Die Informationsfunktion des Anhangs soll deshalb dazu beitragen, dass der gemeindliche Jahresabschluss 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzla-
ge der Gemeinde vermittelt und damit die wirtschaftliche Lage der Gemeinde offenlegt. Der Anhang soll ne-
ben einer solchen Beschreibung auch eine Ergänzung, Korrektur und Entlastung von Bilanz und Ergebnis-
rechnung bezwecken und deren Interpretation unterstützen.  
 

- § 45 Anlagenspiegel 
Der gemeindliche Anlagenspiegel, der im Jahresabschluss der Gemeinde dem Anhang beizufügen ist, soll 
die Entwicklung der einzelnen Posten des bilanziellen Anlagevermögens im Haushaltsjahr detailliert darstel-
len. Er erleichtert dadurch den Überblick über die gemeindliche Vermögenslage sowie über die Altersstruktur 
des Anlagevermögens der Gemeinde. Zudem wird durch den Anlagenspiegel die in der Finanzrechnung er-
fasste Mittelverwendung durch Zugänge und Zuschreibungen (Aktivzunahmen) sowie die Mittelherkunft 
durch Abgänge und Abschreibungen (Aktivabnahme) wieder gespiegelt. Ein solcher Anlagenspiegel entsteht 
aus der Anlagenbuchhaltung der Gemeinde. 
 

- § 46 Forderungsspiegel 
Der gemeindliche Forderungsspiegel, der dem Anhang im Jahresabschluss der Gemeinde beizufügen ist, 
soll die bestehenden Ansprüche der Gemeinde zum Abschlussstichtag (31. Dezember des Haushaltsjahres) 
sowie deren Entwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr detailliert nachweisen. Er sollte die wichtigsten For-
derungen der Gemeinde aufzeigen, die im Umlaufvermögen in der gemeindlichen Bilanz nicht unter geson-
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derten Bilanzposten angesetzt werden. Die Gemeinde hat ihre zu bilanzierenden Forderungen grundsätzlich 
nur nach öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen zu trennen (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 2.2 
GemHVO NRW). Im Forderungsspiegel sind die gemeindlichen Forderungen auch noch nach ihren Restlauf-
zeiten zu gliedern. Diese Vorgaben erfordern eine entsprechende Bearbeitung und Erfassung der gemeindli-
chen Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde. 
 

- § 47 Verbindlichkeitenspiegel 
Der gemeindliche Verbindlichkeitenspiegel, der im Jahresabschluss der Gemeinde dem Anhang beizufügen 
ist, soll den Stand der Verbindlichkeiten der Gemeinde am Abschlussstichtag (31. Dezember des Haushalts-
jahres) und deren Entwicklung im Haushaltsjahr detaillierter nachweisen. Die gemeindlichen Verbindlichkei-
ten sind daher im Wesentlichen nach den wichtigsten Arten, z. B. aus Krediten, aus Lieferungen und Leis-
tungen, aus Transferleistungen, zu gliedern. Bei den Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für 
Investitionen ist zudem eine Differenzierung nach den Gläubigern der Gemeinde vorzunehmen.  
 
Zusätzlich sind im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel noch die Haftungsverhältnisse der Gemeinde, ge-
gliedert nach ihren Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages sowie dem zum jeweiligen Ab-
schlussstichtag bestehenden tatsächlichen Haftungsbetrag auszuweisen. Diese Vorgaben erfordern eine 
entsprechende Bearbeitung der gemeindlichen Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde. 
 

- § 48 Lagebericht 
Für den gemeindlichen Jahresabschluss ist unter Berücksichtigung seiner Aufgabenstellung festgelegt wor-
den, dass ihm ein Lagebericht beizufügen ist (vgl. § 37 Absatz 2 GemHVO NRW). Im gemeindlichen Lagebe-
richt soll aus der Sicht der Verantwortlichen in der Gemeinde einerseits ein Rückblick gegeben werden, denn 
er hat die Aufgabe, den Verlauf der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit im abge-
laufenen Haushaltsjahr in zusammengefasster Form darzustellen. Andererseits sollen durch die Verantwortli-
chen unter Berücksichtigung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung auch eine Analyse der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde enthalten sein, 
die mithilfe betriebswirtschaftlicher Kennzahlen erfolgen kann.  
 
Der gemeindliche Lagebericht soll daher aber auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirt-
schaft der Gemeinde enthalten. Eine sachgerechte Jahresabschlussanalyse kann dadurch erleichtert wer-
den. Es soll eine Perspektive dargestellt und eine Prognose offengelegt werden, ob und wie ein nachhaltiges 
wirtschaftliches Handeln von der Gemeinde angestrebt wird oder bereits erfolgt bzw. eingeleitet ist. In diesem 
Zusammenhang hat der jährliche Lagebericht eine umfassende und vielfältige Ergänzungsfunktion zum ge-
meindlichen Jahresabschluss. 
 
 

4. Die Beurteilung des gemeindlichen Jahresabschlusses 
 
Der Jahresabschluss der Gemeinde soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage 
der Gemeinde bzw. die Analyse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Rahmen eines gemeindlichen Jahres-
abschlusses erfordert, bezogen auf den Abschlussstichtag (31. Dezember des Haushaltsjahres), mindestens 
einen Vergleich der Ist-Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres mit den Ist-Ergebnissen des Vorjahres.  
 
Die in der gemeindlichen Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie in den Teilrechnungen als Bestand-
teile des Jahresabschlusses der Gemeinde ausgewiesenen Ist-Werte stellen andererseits die im abgelaufenen 
Haushaltsjahr erzielten Ergebnisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft dar und werden deshalb mit den Plan-
Werten verglichen. Dabei ist auch die Vermögenswirksamkeit des haushaltswirtschaftlichen Handelns nicht außer 
Acht zu lassen. Es sind aber auch die Veränderungen der Wertansätze in der gemeindlichen Bilanz in die Beur-
teilung einzubeziehen. Die Einbeziehung von Daten der gemeindlichen Haushaltsplanung als Ausgangspunkt der 
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Betrachtung kann hilfreich sein, um ein wichtiges Ziel der Beurteilung des gemeindlichen Jahresabschlusses, 
Erkenntnisse über Chancen und Risiken für die weitere Entwicklung der Gemeinde zu gewinnen, zu erreichen. Es 
ist geboten, in den Ergebnisvergleich auch die Daten aus der gemeindlichen Haushaltsplanung einzubeziehen 
(vgl. Abbildung). 
 

 
Der Ist-Vergleich im gemeindlichen Jahresabschluss 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Abbildung 506 „Der Ist-Vergleich im gemeindlichen Jahresabschluss“ 

 
Es dürfte dabei geboten sein, für die Beurteilung eine Zeitreihe mit den Ist-Daten aus mehreren Jahresabschlüs-
sen aufzubauen sowie dabei sachlich sinnvolle Kennzahlen einzusetzen. Damit dürfte das Ansinnen der Beurtei-
lung, Erkenntnisse über Tendenzen und Entwicklungen des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde zu 
gewinnen, erleichtert und ein aussagekräftiges Bild über die zum betreffenden Abschlussstichtag bestehende 
wirtschaftliche Lage der Gemeinde gewonnen werden. 
 
 
5. Jahresabschluss und Finanzstatistik 
 
Die Beurteilung der öffentlichen Haushalte sowie die Herstellung eines gesamtstaatlichen Bildes erfordern eine 
finanzstatistische Erfassung von haushaltswirtschaftlichen Daten des Bundes, der Länder und der Gemeinden. 
Die Erfassung muss dabei auf einer allgemeinen Grundlage aufbauen, die ein Zusammenführen der Ergebnisse 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft mit den Ergebnissen der staatlichen Ebene von Bund und Ländern ermög-
licht. Es werden deshalb vergleichbare, aktuelle und zuverlässige Informationen über die Struktur und Entwick-
lung der öffentlichen Haushalte benötigt, die bei den Gemeinden möglichst unmittelbar aus ihrem Jahresab-
schluss entnommen werden sollen. Die dazu notwendigen Erhebungsmerkmale sowie die Erhebungseinheiten 
werden im Einzelnen durch das Finanz- und Personalstatistikgesetz bestimmt.  
 
Die Erfüllung der statistischen Meldepflichten durch die Gemeinden kann dabei durch eine Ableitung der Finanz-
daten aus der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gesichert werden (Berichtspflicht über Auswertungen). Entspre-
chend den festgelegten Erhebungsmerkmalen, die auf dem gleichen Kontenrahmen aufbauen wie die Buchungen 
der gemeindlichen Geschäftsvorfälle, ist es der gemeindlichen Finanzbuchhaltung möglich, die Daten zu liefern 
(Identität zwischen dem verbindlichen NKF-Kontenrahmen und dem finanzstatistischen Doppikrahmen). Die Mel-
dungen der Gemeinden zu den bundesweiten Finanzstatistiken sind daher als ein notwendiger Teil des Berichts-
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wesens der Gemeinde anzusehen, das nicht nur interne, sondern auch externe Adressaten hat. Die Möglichkei-
ten für die finanzstatistischen Meldungen sind darauf ausgerichtet, dass die Gemeinde die notwendigen Daten 
auch aus ihrem Rechnungswesen heraus unmittelbar bereitstellen kann. Auf diese Art und Weise können die 
Anforderungen der Finanzstatistiken den Informationsbedürfnissen ihrer Nutzer ausreichend Rechnung tragen. 
 
Das Finanz- und Personalstatistikgesetz bestimmt die Gemeinde als Erhebungseinheit für die in dem Gesetz im 
Einzelnen benannten Statistiken der öffentlichen Finanzwirtschaft und legt dazu eine Auskunftspflicht sowie deren 
Umfang fest. Die Auskunftspflicht der Gemeinde besteht dabei nach § 15 Absatz 2 BStatG gegenüber den mit der 
Durchführung der Bundesstatistiken amtlich betrauten Stellen und Personen (in Nordrhein-Westfalen: IT NRW). 
Die Gemeinde ist dabei zur Beantwortung der ordnungsgemäß gestellten Fragen verpflichtet. Sie muss ihre Ant-
wort wahrheitsgemäß, vollständig und innerhalb der gesetzten Fristen erteilen. Das Finanz- und Personalstatis-
tikgesetz enthält daher keine gesonderte Regelung über die Frist zur Lieferung von finanzstatistisch relevanten 
Daten der Gemeinde. Die Gemeinde sollte möglichst eine Übereinstimmung ihrer gemeindlichen Finanzdaten mit 
den Finanzdaten in der Vielzahl der Fachstatistiken anstreben. 
 
Die Gemeinde muss ihre finanzstatistisch relevanten Daten für die jährlich aufzustellenden Finanzstatistiken zu 
den festgelegten Terminen liefern, auch wenn zu einem solchen Zeitpunkt der gemeindliche Jahresabschluss 
noch nicht vom Rat der Gemeinde festgestellt worden ist. Der Kämmerer der Gemeinde hat einen ordnungsge-
mäßen Jahresabschluss aufzustellen, den der Bürgermeister bestätigt. Auf dieser Basis entsteht ein belastbares 
gemeindliches Verwaltungsergebnis für das abgelaufene Haushaltsjahr, aus heraus von der Gemeinde die fi-
nanzstatistischen Meldepflichten erfüllt werden können. Ein „Ratsergebnis“ der Gemeinde ist daher für die Erfül-
lung der Meldepflichten nicht erforderlich. Es dient deshalb auch anderen Zwecken.  
 
Die Gemeinde ist aber insgesamt für die Richtigkeit und Aktualität sowie die Unversehrtheit ihrer haushaltswirt-
schaftlichen Daten selbst verantwortlich, unabhängig davon, zu welchen Zeitpunkten sie die Adressaten ihrer 
Haushaltswirtschaft unterrichtet. Sofern sich herausstellt, dass die übermittelten finanzstatistischen Daten unrich-
tig oder unvollständig sind, hat sie das IT NRW unverzüglich zu unterrichten. Durch eine Zusammenarbeit zwi-
schen den öffentlichen Stellen werden daher die Meldepflichten über Gemeindedaten abgestimmt. Die kommuna-
len Spitzenverbänden wirken dabei mit.  
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§ 37 
Jahresabschluss 

 
(1) 1Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der in dieser Verordnung enthaltenen Maßgaben aufzustellen. 
2Der Jahresabschluss besteht aus 
1. der Ergebnisrechnung, 
2. der Finanzrechnung, 
3. den Teilrechnungen, 
4. der Bilanz und 
5. dem Anhang. 
 
(2) Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 beizufügen.  
 
 
Erläuterungen zu § 37: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Das Aufstellungsverfahren beim Jahresabschluss 
 
Der gemeindliche Jahresabschluss als Haushaltsabrechnung der Gemeinde für das abgelaufene Haushaltsjahr 
baut auf dem gemeindlichen Haushaltsplan und seinen Bestandteilen auf, um die notwendige Rechnungslegung 
über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres zu gewährleisten und die leistungsorientierte und 
wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Gemeinde aufzeigen zu können (vgl. § 79 GO NRW i.V.m. § 1 GemHVO 
NRW). Durch die dazu ergangenen haushaltsrechtlichen Regelungen sollen zudem die Transparenz und die 
Qualität der Rechenschaft über das abgelaufene Haushaltsjahr erhöht werden.  
 
Der gemeindliche Jahresabschluss soll dabei ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde ver-
mitteln. abgegeben werden. Bei der Aufstellung des jährlichen Jahresabschlusses sind aber auch die örtlichen 
Besonderheiten der Gemeinde zu berücksichtigen. Sie beeinflussen die Arbeiten zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses in fachlicher und zeitlicher Hinsicht in einem wesentlichen Umfang. Diese Vorgaben bedingen, dass für 
den gemeindlichen Jahresabschluss ein geeignetes und sachgerechtes Aufstellungsverfahren unter Beachtung 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen vor Ort durchgeführt wird (vgl. § 95 GO NRW).  
 
Die Aufstellung des Jahresabschlusses durch die Gemeinde erfordert dabei vor Ort eine Vielzahl von „techni-
schen“ Schritten, zu denen eine klare Aufgabenverteilung und Terminplanung vor Ort gehört. Von der Gemeinde 
ist deshalb verwaltungsmäßig festzulegen, wer welche Abschlussarbeiten bis zu welchem Termin zu erbringen 
hat. Diese Arbeiten bedingen besondere Abstimmungen und ggf. eine Aufarbeitung von Geschäftsvorfällen und 
sonstigen Sachverhalten aus dem Haushaltsjahr. Mit dem nachfolgenden Schema sollen einige notwendige Ar-
beitsschritte vorgestellt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Arbeitsschritte beim gemeindlichen Jahresabschluss 

 
 

ARBEITSSCHRITT 
 

AUFGABEN 
 

Durchführung 
der Inventur 

 

 
-      Mengen- und wertmäßige Erfassung des Vermögens. 
-      Mengen- und wertmäßige Erfassung der Schulden. 
 

 
Erstellen 

eines Inventars 

 
-      Abstimmung der Kontenbewegungen und Kontensalden 
-      Vollständigkeitsprüfung. 
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Die Arbeitsschritte beim gemeindlichen Jahresabschluss 

 
 

ARBEITSSCHRITT 
 

AUFGABEN 
 -      Mengen- und wertmäßige Einzeldarstellung der Vermögensposten. 

-      Mengen- und wertmäßige Einzeldarstellung der Schuldenposten. 
 

 
Aufstellung 

der Ergebnisrechnung 
 

 
-      Periodenabgrenzung. 
-      Ansatz/Ist-Vergleich. 
-      Ausweisprüfung (richtig erfasst und zugeordnet).  
 

 
Aufstellung 

der Finanzrechnung 
 

 
 -      Abstimmung der Kontenbewegungen und Kontensalden. 
-      Vollständigkeitsprüfung. 
-      Kassenwirksamkeit. 
-      Ansatz/Ist-Vergleich. 
-      Ausweisprüfung (richtig erfasst und zugeordnet). 
 

 
Aufstellung der Bilanz 

 

 
-      Abstimmung der Kontenbewegungen und Kontensalden. 
-      Vollständigkeitsprüfung. 
-      Bewertung und Ansatz von Vermögen und Schulden. 
-      Beachtung von Bilanzierungsgeboten und Bilanzierungsverboten. 
-      Aktive und passive Rechnungsabgrenzung. 
-      Ausweisprüfung (richtig erfasst und zugeordnet). 
 

 
Erstellung 

des Anhangs 
und des Lageberichtes 

 

 
-      Zusammenstellung von Daten und Unterlagen. 
-      Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. 
-      Zutreffende Berichterstattung. 
-      Erstellung des Forderungsspiegels. 
-      Erstellung des Anlagenspiegels. 
-      Erstellung des Verbindlichkeitsspiegels. 
 

Fertigstellung 
des Jahresabschlusses 

 

 
- Ergebnisrechnung. 
- Finanzrechnung. 
- Teilrechnungen. 

Bilanz. 
- Anhang . 
       mit Forderungsspiegel, Anlagenspiegel und Verbindlichkeitsspiegel 

als Anlagen. 
- Lagebericht. 
- (beizufügen, wenn kein Gesamtanschluss: Beteiligungsbericht). 

 
Abbildung 507 „Die Arbeitsschritte beim gemeindlichen Jahresabschluss“ 

 
Diese Aufstellungsarbeiten beeinflussen den Inhalt des gemeindlichen Jahresabschlusses mit, denn er ist ein Teil 
des gemeindlichen Haushalts mit der besonderen Aufgabe der Ergebnisdarstellung auf der Grundlage des haus-
haltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr. Der Abschlussstichtag für den 
gemeindlichen Jahresabschluss (31. Dezember) stellt dabei keinen willkürlichen Schnitt durch das gemeindliche 
Verwaltungshandeln bzw. die laufende Geschäftstätigkeit der Gemeinde dar, auch wenn unmittelbar vor und nach 
dem Termin von der Gemeinde haushaltsjahrbezogen Erträge erzielt und Aufwendungen entstehen sowie Fi-
nanzzahlungen erhalten und geleistet werden. 
 
 
2. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
 
2.1 Das Regelsystem der GoB 
 
Im gemeindlichen Haushaltsrecht werden die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in einen Zusammen-
hang mit den gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss der Gemeinde gestellt. Die GoB sind ein ge-
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setzlich verankertes Regelungssystem und stehen dabei nicht über dem Gesetz. Für den gemeindlichen Bereich 
können sich die GoB als unbestimmte Rechtsbegriffe nur im Rahmen der gesetzlichen Regelungen der Gemein-
deordnung und unter Beachtung von Sinn und Zweck der haushaltsrechtlichen Vorschriften weiter entwickeln. 
Gleichwohl bedeuten die GoB keine Gesetzeslücke, sondern einen gewünschten und wichtigen Verweis auf nicht 
gesetzliche Normen und Erkenntnisse. Sie sollen dazu dienen, die Anwendung der gesetzlichen Einzelvorschrif-
ten zu verstärken und zu vervollständigen. Folgende allgemeine Grundsätze gelten als Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Grundsatz  
der Vollständigkeit 

 
In der Buchführung sind alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermö-
gens- und Schuldenlage vollständig, richtig, zeitgerecht und geord-
net zu erfassen und zu dokumentieren. Daraus folgt das Erfordernis 
des systematischen Aufbaus der Buchführung unter Aufstellung 
eines Kontenplans, das Prinzip der vollständigen und verständli-
chen Aufzeichnung sowie das Belegprinzip, d. h. die Grundlage für 
die Richtigkeit der Buchung bildet den Buchungsbeleg mit der 
Festlegung „Keine Buchung ohne Beleg.“ Dazu zählt auch die 
Einhaltung der vorgesehenen Aufbewahrungsfristen.  
 

Grundsatz  
der Richtigkeit 

und Willkürfreiheit 

 
Die Aufzeichnungen über die Geschäftsvorfälle durch die Gemeinde 
müssen die Realität möglichst genau abbilden, sodass die Informa-
tionen daraus begründbar und nachvollziehbar sowie objektiv richtig 
und willkürfrei sind. Sie müssen sich in ihren Aussagen mit den 
zugrunde liegenden Dokumenten decken und der Buchführungs-
pflichtige bestätigen kann, dass die Buchführung eine getreue 
Dokumentation seiner Geschäftsvorfälle nach den rechtlichen 
Bestimmungen und den GoB erfolgt.  
 

Grundsatz  
der Verständlichkeit 

 
Die Informationen des Rechnungswesens sind für den Rat und die 
Bürger als Öffentlichkeit so aufzubereiten und verfügbar zu ma-
chen, dass die wesentlichen Informationen über die Vermögens- 
und Schuldenlage klar ersichtlich und verständlich sind.  
 

Grundsatz  
der Aktualität 

 
Es ist ein enger zeitlicher Bezug zwischen dem Zeitraum, über den 
Rechenschaft gegeben wird, und der Veröffentlichung der Rechen-
schaft herzustellen. 
 

Grundsatz  
der Relevanz 

 
Das Rechnungswesen muss die Informationen bieten, die zur 
Rechenschaft notwendig sind, sich jedoch im Hinblick auf die Wirt-
schaftlichkeit und Verständlichkeit auf die relevanten Daten be-
schränken. Dabei soll der Aufwand der Informationsbeschaffung in 
einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen der Informationsbe-
reitstellung stehen. 
 

 
Grundsatz  

der Stetigkeit 

 
Die Grundlagen des Rechnungswesens, insbesondere die Metho-
den für Ansatz und Bewertung des Vermögens, sollen in der Regel 
unverändert bleiben, sodass eine Stetigkeit im Zeitablauf erreicht 
wird. Notwendige Anpassungen sind besonders kenntlich zu ma-
chen. 
 

 
Grundsatz  

des Nachweises der  
Recht- und Ordnungsmäßigkeit 

 

 
Im Jahresabschluss ist über die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der 
Haushaltswirtschaft Rechenschaft abzulegen. 
 

Abbildung 508 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ 
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In diesem Sinne sind als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung jedes Verfahren und jede Methode anzuer-
kennen, die dazu führen, dass die haushaltsrechtlichen Regelungen im Einzelfall ihrem Sinn und Zweck entspre-
chend von der Gemeinde angewendet werden. Die GoB sollen auch im gemeindlichen Haushaltsrecht sicherstel-
len, dass ein sachverständiger Dritter sich in einer angemessenen Zeit einen Überblick über die Aufzeichnung 
von Buchungsvorfällen und von Vermögens- und Schuldenposten der Gemeinde verschaffen kann und diesem 
Dritten ein qualifizierter Einblick in die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde möglich 
ist. Es sollen aber durch die GoB auch Manipulationsmöglichkeiten verhindert werden. 
 
Die Auslegung der GoB durch Rechtsprechung und Literatur sorgt mittelbar für eine dynamische Anpassung des 
Haushaltsrechts der Gemeinden unter Einbeziehung der nationalen und internationalen Entwicklungen. Soweit 
die Grundsätze durch das gemeindliche Haushaltsrecht kodifiziert wurden, bedarf es wegen möglicher eingetre-
tener Weiterentwicklungen der GoB regelmäßig einer Überprüfung, ob solche Weiterentwicklungen für eine Über-
nahme ins gemeindliche Haushaltsrecht geeignet sind und in Betracht gezogen werden können. Durch ein lan-
desrechtlich dafür vorgesehenes Anpassungs- bzw. Änderungsverfahren, das nach mehrjähriger praktischer 
Anwendung durchzuführen ist, wird die Fortentwicklung des gemeindlichen Haushaltsrechts unter einer Beteili-
gung der Gemeinden als Anwender und weiterer Institutionen sichergestellt. 
 
 
2.2 Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Für den gemeindlichen Jahresabschluss haben die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze eine wichtige Rol-
le. Sie bilden einen Teil der GoB und sollen zudem auch Manipulationsmöglichkeiten verhindern. Diese Grunds-
ätze und lassen sich wie folgt untergliedern (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze  

 
 

GRUNDSATZBEREICHE 
 

GRUNDSÄTZE 

Allgemein 
geltende Grundsätze 

 
- Grundsatz der Bilanzidentität 
- Grundsatz der Bilanzkontinuität 
- Grundsatz der Wesentlichkeit 
- Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
 

Bilanzierungs- 
grundsätze 

 
- Aktivierungsgrundsatz 
- Passivierungsgrundsatz 
- Grundsatz der Vollständigkeit 
- Grundsatz des Saldierungsverbots 
 

Bewertungs- 
grundsätze 

 
- Grundsatz der Pagatorik 
- Grundsatz der stichtagsbezogenen Bewertung 
- Grundsatz der Einzelbewertung 
- Grundsatz der Vorsicht, auch als 
 - Realisationsprinzip, 
 - Imparitätsprinzip, 
 - Niederstwertprinzip, 
 - Höchstwertprinzip, 
- Grundsatz der Bewertungsstetigkeit 
 

Abbildung 509 „Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“ 
 
Jeder dieser Grundsätze soll sicherstellen, dass ein sachverständiger Dritter sich in einer angemessenen Zeit 
einen Überblick über die Aufzeichnung von gemeindlichen Geschäftsvorfällen und von den Vermögens- und 
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Schuldenposten in der gemeindlichen Bilanz verschaffen kann. Es muss ihm ein qualifizierter Einblick in die Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde möglich sein.  
 
 
2.3 Die sachgerechte Anwendung der Grundsätze 
 
Die sachgerechte Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter Beachtung ihrer qualitativen 
Merkmale durch die Gemeinde führt grundsätzlich zu einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung der gemeindlichen 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. Soweit sich die örtlichen Entscheidungen an diesen Grundsät-
zen orientieren, entstehen relevante, verlässliche und verständliche Informationen über die wirtschaftliche Lage 
der Gemeinde. Die Gliederungsvorschriften zur gemeindlichen Bilanz sollen unter Beachtung der Grundsätze 
„Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ sicherzustellen, dass die gemeindliche Bilanz ihre Aufgabe, ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln, sicher-
stellen kann (vgl. § 41 GemHVO NRW). Die Bewertungsvorschriften in den §§ 32 bis 36, 42 und 43 GemHVO 
NRW prägen dabei z. B. das Vorsichtsprinzip weiter aus.  
 
Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft können sich aber ggf. auch Zielkonflikte ergeben. Es ist dann 
bei der örtlichen Ausgestaltung des Haushaltswesens durch die Gemeinde notwendig, eine Abwägung zwischen 
den konkurrierenden Sachverhalten unter Beachtung der o.a. Grundsätze vorzunehmen. In den Fällen, in denen 
es dabei auch einer Auslegung der GoB bedarf, sind i.d.R. die juristischen Auslegungskriterien heranzuziehen. Es 
ist dazu aber nicht im Einzelnen festgelegt worden, was sachangemessen erforderlich sein muss, um die ge-
meindliche Tätigkeit im jeweils betroffenen Produktbereich oder nach ihrer Aufgabe beurteilen zu können.  
 
Allgemein wird davon auszugehen sein, dass ein sachverständiger Dritter ausreichende Kenntnisse über die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde besitzen muss, damit er die Ausführung der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft und deren Ergebnis im gemeindlichen Jahresabschluss sowie im Gesamtabschluss der Ge-
meinde verstehen und beurteilen kann. Die Beurteilung wird dabei auch von der Größe der Gemeinde sowie von 
der Größe und Komplexität der gemeindlichen Buchführung einschließlich der Art der örtlichen DV-Buchführung 
abhängig sein.  
 
 
3. Die Verantwortlichen im Aufstellungsverfahren 
 
3.1 Die Aufgaben des Kämmerers 
 
Nach der Vorschrift ist der Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses mit seinen Anlagen vom Kämmerer der 
Gemeinde aufzustellen, der die Finanzverantwortung in der Gemeinde innehat (vgl. § 95 Absatz 3 Satz 1 GO 
NRW). Der Kämmerer hat dabei die Generalnorm zu beachten, nach der der Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln muss (vgl. § 95 Absatz 1 GO NRW). 
Dieses Gebot kann nur dann erfüllt werden, wenn der Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses unter Be-
achtung des Vollständigkeitsgebots alle vorgesehenen Bestandteile und Anlagen umfasst. Nach der Fertigstel-
lung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses hat der Kämmerer diesen zu unterzeichnen und dem 
Bürgermeister zur Bestätigung vorzulegen. 
 
Der Kämmerer hat bei der Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses der Gemeinde zu beachten, dass der 
Bürgermeister den von ihm bestätigten Entwurf innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem 
Rat zur Feststellung zuzuleiten hat (vgl. § 95 Absatz 3 Satz 2 GO NRW). Das gesamte Aufstellungsverfahren des 
gemeindlichen Jahresabschlusses erfordert daher eine klare Aufgabenverteilung und eine örtliche Terminpla-
nung. Es ist deshalb von der Gemeinde festzulegen, wer welche Abschlussarbeiten bis zu welchem Termin zu 
erbringen hat. Darin sind die für den Jahresabschluss notwendigen Abstimmungsarbeiten und die zu klärenden 
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Sachverhalten einzubeziehen. Bei dieser Aufgaben- und Zeitplanung für den gemeindlichen Jahresabschluss 
sind zudem auch die Erfordernisse zur Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses zu berücksichtigen.  
 
 
3.2 Die Aufgaben des Bürgermeisters 
 
Der Bürgermeister hat den vom Kämmerer vorgelegten Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses zu bestä-
tigen (vgl. § 95 Absatz 3 Satz 1 GO NRW). Für diese Bestätigung ist keine bestimmte Form vorgeschrieben. Die 
Bestätigung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Bürgermeister kommt dadurch zum Ausdruck, 
dass dieser den ihm vorgelegten Entwurf zu unterzeichnen hat. Er erfüllt mit seiner Bestätigung eine öffentlich-
rechtliche Verpflichtung und bringt damit zum Ausdruck, dass der Entwurf aus seiner Verantwortung heraus rich-
tig und vollständig ist, sofern er dazu keine besonderen Einschränkungen macht oder Hinweise gibt. Seine Unter-
zeichnung beinhaltet daher eine Vollständigkeitserklärung dahingehend, dass der Entwurf des gemeindlichen 
Jahresabschlusses alle Bestandteile und Anlagen zur Erfüllung seiner Aufgabe enthält, die dafür vorgeschrieben 
bzw. notwendig sind. Er hat dabei zu beachten, dass der von ihm bestätigte Entwurf des gemeindlichen Jahres-
abschlusses innerhalb von drei Monaten nach dem Abschlussstichtag dem Rat zur Prüfung und Feststellung 
zugeleitet wird.  
 
Der Bürgermeister ist jedoch nicht verpflichtet, den Entwurf des Kämmerers unverändert dem Rat zuzuleiten. Er 
kann eigenverantwortlich entscheiden, ob er Änderungen am Entwurf des gemeindlichen Jahresabschlusses 
vornimmt, wenn sich aus seiner Sicht dafür ein Bedarf ergibt. Er kann zu diesem Entwurf aber auch Einschrän-
kungen machen oder weitere Hinweise geben, soweit diese sachgerecht und erforderlich sind. Eine Abstimmung 
mit dem Kämmerer ist in solchen Fällen sinnvoll, aber nicht verpflichtend. Die Vornahme der Bestätigung des 
Entwurfs des Jahresabschlusses stellt dabei eine funktionale Rechtshandlung des Bürgermeisters der Gemeinde 
dar. Soweit der Bürgermeister diese gesetzliche Pflicht aus persönlichen Gründen nicht wahrnehmen kann, ist in 
einem solchen Falle die Bestätigung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses unter Beachtung der 
geltenden Vertretungsregelungen durch den Vertretungsberechtigten vorzunehmen (vgl. § 68 GO NRW). 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Der Jahresabschluss der Gemeinde): 
 
1.0 Die Nachweiszwecke  
 
Aus der ausschlaggebenden Bedeutung, die der jährliche Haushaltsplan für die Art und das Ausmaß der Erfül-
lung der Aufgaben der Gemeinde und die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft hat, ergibt sich die 
Pflicht für den Bürgermeister nach dem Ende seines auf ein Jahr begrenzten Auftrages, die Haushaltswirtschaft 
der Gemeinde nach der geltenden Haushaltssatzung zu führen, darüber gegenüber dem Rat im erforderlichen 
Umfang die notwendige Rechenschaft abzulegen. Er muss deshalb im Rahmen des gemeindlichen Jahresab-
schlusses darlegen, wie er seinen Auftrag im Haushaltsjahr ausgeführt hat.  
 
Der gemeindliche Jahresabschluss zeigt dabei das Ergebnis des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde im 
abgelaufenen Haushaltsjahr nach festgelegten haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Regeln auf. Es 
wird dadurch über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde sowie über die wirtschaftliche Lage eine 
sachgerechte Rechenschaft abgelegt. Der gemeindliche Jahresabschluss muss daher unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Diese Vorgabe stellt einen allgemeinen 
Rechnungslegungsgrundsatz dar, der als Generalnorm die Aufstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechenden Bildes der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde gewährleisten soll. 
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1.1 Zu Satz 1 (Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses): 
 
Die Pflicht zur Aufstellung eines gemeindlichen Jahresabschlusses ergibt sich zwingend aus dem System des 
gemeindlichen Haushaltsrechts. Gleichwohl wird durch die Vorschrift die Pflicht der Gemeinde, dass sie zum 
Schluss eines jeden Haushaltsjahres (Abschlussstichtag 31. Dezember) einen Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der weiteren haushaltsrechtlichen Maßgaben aufzustellen 
hat, nochmals ausdrücklich herausgestellt. Die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, zu der die 
gemeindliche Verwaltung durch die vom Rat der Gemeinde beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
ermächtigt wird, ist dabei haushaltsjahrbezogen die Grundlage zur Aufstellung des Jahresabschlusses, in dem 
auch die Recht- und Ordnungsmäßigkeit des wirtschaftlichen Handelns nachzuweisen ist.  
 
Der gemeindliche Jahresabschluss nach § 95 GO NRW dient insgesamt dazu, die notwendige Auskunft über das 
erzielte Ergebnis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres sowie über die wirt-
schaftliche Lage und Chancen und Risiken für die Entwicklung der Gemeinde zu geben. Es obliegt dabei dem Rat 
die Pflicht zur Kontrolle und Überwachung, ob die von ihm beschlossene Haushaltssatzung umgesetzt und die im 
gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen zutreffend für die Ausführung der Haushaltswirt-
schaft im Haushaltsjahr durch die Gemeinde in Anspruch genommen wurden (vgl. § 79 Absatz 3 GO NRW). 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Bestandteile des Jahresabschlusses): 
 
1.2.0 Allgemeine Vorgaben 
 
Die Vorschrift soll den Umfang des gemeindlichen Jahresabschlusses verdeutlichen, dem besondere Anlagen 
beigefügt werden können. Das nachfolgende Schema zeigt die wichtigsten Elemente des gemeindlichen Jahres-
abschlusses im NKF (vgl. Abbildung). 
 

 
Der gemeindliche Jahresabschluss im NKF 
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Abbildung 510 „Der gemeindliche Jahresabschluss im NKF“ 
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Die Maßgaben in dieser Vorschrift über die Bestandteile des gemeindlichen Jahresabschlusses beinhalten auch 
den ausdrücklichen Auftrag an die Gemeinde, einen gemeindlichen Jahresabschluss vollständig und als Gesamt-
heit aufzustellen. In weiteren haushaltsrechtlichen Vorschriften werden dann die Ergebnisrechnung, die Finanz-
rechnung, die Teilrechnungen, die Bilanz und der Anhang als Bestandteile des gemeindlichen Jahresabschlusses 
inhaltlich näher bestimmt.  
 
 
1.2.1 Die Ergebnisrechnung 
 
Die gemeindliche Ergebnisrechnung, in der für die in § 2 GemHVO NRW bestimmten Ertrags- und Aufwandsar-
ten, jeweils Jahressummen auszuweisen sind, soll das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den tatsächli-
chen Ressourcenverbrauch der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr nachweisen (vgl. § 38 GemHVO 
NRW). Dabei soll das daraus entstandene Jahresergebnis der Gemeinde unter Beachtung des Haushaltsaus-
gleichs ausgewiesen werden, dass in der gemeindlichen Bilanz als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag 
anzusetzen ist (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 1.4 GemHVO NRW). Das Jahresergebnis wirkt sich auch auf die 
Pflicht der Gemeinde aus, jährlich ihren Haushalt auszugleichen. Diese Pflicht erstreckt sich auch auf die Rech-
nung, denn der gesetzliche Haushaltsausgleich in einem Haushaltsjahr ist erst erreicht, wenn der Haushalt in 
Planung und Rechnung ausgeglichen ist (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW).  
 
 
1.2.2 Die Finanzrechnung 
 
Die Finanzrechnung der Gemeinde, in der für die in § 3 GemHVO NRW bestimmten Einzahlungs- und Auszah-
lungsarten jeweils Jahressummen auszuweisen sind, soll die kassenmäßig tatsächlich erfolgten Einzahlungen 
und Auszahlungen bei der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr nachweisen (vgl. § 39 GemHVO NRW). 
Durch einen darin enthaltenen Vergleich zwischen dem Anfangsbestand an Finanzmitteln und dem tatsächlichen 
Bestand zum Abschlussstichtag wird die insgesamt erfolgte Änderung des Bestandes an Finanzmitteln aufgezeigt 
sowie der Bestand an liquiden Mitteln nachgewiesen. 
 
 
1.2.3 Die Teilrechnungen 
 
Die Teilrechnungen im gemeindlichen Jahresabschluss, die wie die produktorientierten Teilpläne im gemeindli-
chen Haushaltsplan (vgl. § 4 GemHVO NRW) wegen ihrer Relevanz als Steuerungsebene jeweils für sich ein Bild 
über einen Teil der gemeindlichen Aufgabenerfüllung darstellen, sollen durch ihre Vollständigkeit ein Gesamtbild 
über die aufgabenbezogene Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr ermöglichen 
(vgl. § 40 GemHVO NRW). Diese Zielsetzung erfordert, dass die Teilrechnungen auch die für das Haushaltsjahr 
geplante Zielerreichung mit Leistungsmengen und Leistungskennzahlen gemessen und nachgewiesen werden 
muss (vgl. § 12 GemHVO NRW).  
 
Den Teilrechnungen sollte zur besseren Verständlichkeit der örtlichen Produktorientierung in der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft eine schematische Übersicht vorangestellt werden, aus der die vorhandenen Produktberei-
che und die daraus abgeleiteten Produktgruppen sowie die ggf. gebildeten Produkte ersichtlich sind. Sofern der 
gemeindliche Haushaltsplan jedoch nach örtlichen Verantwortungsbereichen gegliedert wird, sollte entsprechend 
organisatorisch sowie produktorientiert verfahren werden.  
 
 
1.2.4 Die Bilanz 
 
Die Bilanz der Gemeinde enthält als gemeindliche Vermögensrechnung bezogen auf den Abschlussstichtag eine 
Gegenüberstellung des Vermögens und der Schulden der Gemeinde sowie wichtige Informationen dazu (vgl. § 
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41 GemHVO NRW). Sie ist eine auf diesen jährlichen Stichtag ausgerichtete Zeitpunktrechnung und ein wesentli-
cher Bestandteil des doppischen Rechnungswesens im NKF. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen 
der Gemeinde mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Werten angesetzt (Aktivierung). Damit wird die Mittel-
verwendung der Gemeinde dokumentiert. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten der Ge-
meinde und ihr Eigenkapital gezeigt (Passivierung). Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des 
Vermögens offengelegt und dokumentiert. Die Gliederung der Bilanz erfolgt dabei sowohl auf der Aktivseite als 
auch auf der Passivseite nach Fristigkeiten.  
 
 
1.2.5 Der Anhang 
 
Der Anhang enthält als fünftes Element des Jahresabschlusses insbesondere Erläuterungen zu den einzelnen 
Bilanzposten und zu den Haushaltspositionen der Ergebnisrechnung. Neben der Beschreibung der örtlichen 
Sachverhalte wird mit dem Anhang eine Ergänzung, Korrektur und Entlastung von Bilanz und Ergebnisrechnung 
bezweckt, mit der die Interpretation des gemeindlichen Jahresabschlusses unterstützt werden soll (vgl. § 44 
GemHVO NRW). Dieser Aufgabe sind auch die dem Anhang beizufügenden Anlagenspiegel, Forderungsspiegel 
und Verbindlichkeitenspiegel untergeordnet (vgl. §§ 45 - 47 GemHVO NRW). Über die in der Vorschrift geforder-
ten Angaben hinaus, kann die Gemeinde freiwillig weitere Angaben zu finanzwirtschaftlich wichtigen örtlichen 
Sachverhalten machen. 
 
 
1.2.6 Die Übersicht über die Jahresabschlussunterlagen 
 
Der Kämmerer der Gemeinde muss bei der jährlichen Aufstellung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresab-
schlusses mit seinen Anlagen beachten, dass der Jahresabschluss aus einer Vielzahl von Bestandteilen und 
Anlagen besteht, die aufgrund von mehreren haushaltsrechtlichen Vorschriften dem Jahresabschluss beizufügen 
sind (vgl. § 95 GO NRW). Die Gemeinde kann darüber hinaus aber auch noch zusätzliche Anlagen erstellen und 
dem Jahresabschluss beifügen. Die nachfolgende Übersicht soll einen Überblick über die gemeindlichen Jahres-
abschlussunterlagen vermitteln (vgl. Abbildung). 
 

 
Die gemeindlichen Jahresabschlussunterlagen 

 
 

BESTANDTEILE DES JAHRESABSCHLUSSES 

 
Ergebnisrechnung 

 

 
§ 95 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 38 und § 2 
GemHVO NRW sowie Nr. 1.6.1 des Runderlasses 
vom 24.02.2005 
 

 
Finanzrechnung 

 

 
§ 95 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 39 und § 3 
GemHVO NRW sowie Nr. 1.6.3 des Runderlasses 
vom 24.02.2005 
 

 
Teilrechnungen 

 

 
§ 95 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 40 und §§ 2,3 
und 4 GemHVO NRW sowie den Nrn. 1.6.2 und 
1.6.4 des Runderlasses vom 24.02.2005 
 

 
Bilanz 

 

 
§ 95 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 41 GemHVO 
NRW sowie Nr. 1.6.5 des Runderlasses vom 
24.02.2005 
 

 
Anhang 

 

 
§ 95 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 44 GemHVO 
NRW  
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Die gemeindlichen Jahresabschlussunterlagen 

 
 

 ANLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 

 
Lagebericht 

 

 
§ 95 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 48 GemHVO 
NRW  
 

 
Beteiligungsbericht 

 

 
§ 117 GO NRW i.V.m. § 52 GemHVO NRW 
(wenn kein Gesamtabschluss besteht)   
 

 
ANLAGEN ZUM ANHANG 

 
Anlagenspiegel 

 

 
§ 44 i.V.m. § 45 GemHVO NRW sowie Nr. 1.6.6 
des Runderlasses vom 24.02.2005 
 

 
Forderungsspiegel 

 

 
§ 44 i.V.m. § 46 GemHVO NRW sowie Nr. 1.6.7 
des Runderlasses vom 24.02.2005 
 

 
Verbindlichkeitenspiegel 

 

 
§ 44 i.V.m. § 47 GemHVO NRW sowie Nr. 1.6.8 
des Runderlasses vom 24.02.2005 
 

 
BILANZBEZOGENE ANLAGEN (freiwillig) 

 
Eigenkapitalspiegel 

 

 
Bilanzansatz des Eigenkapitals nach   
§ 41 Absatz 4 Nummer 1 GemHVO NRW 
 

 
Sonderpostenspiegel 

 

 
Bilanzansatz der Sonderposten nach 
§ 41 Absatz 4 Nummer 2 GemHVO NRW 
 

 
Rückstellungsspiegel 

 

 
Bilanzansatz der Rückstellungen nach  
§ 41 Absatz 4 Nummer 3 GemHVO NRW 
 

 
Rechnungsabgrenzungsspiegel 

 

 
Bilanzangabe der Rechnungsabgrenzung nach 
§ 41 Absatz 3 Nummer 3 und Absatz 4 Nummer 
5 GemHVO NRW 
 

 
Kennzahlenspiegel 

 

 
Bewertung im Lagebericht nach § 48 GemHVO 
NRW 
 

 
HAUSHALTSBEZOGENE ANLAGEN (freiwillig) 

 
Haushaltswirtschaftliche Spiegel 

 
Keine Vorgaben 

 
Übersicht über die Ertragsausfälle 

 

 
§ 38 i.V.m. § 26 GemHVO NRW 

Abbildung 511 „Die gemeindlichen Jahresabschlussunterlagen“ 
 
Mit den haushaltsrechtlich bestimmten Jahresabschlussunterlagen soll erreicht werden, dass im gemeindlichen 
Jahresabschluss das Ergebnis des haushaltswirtschaftlichen Geschehens im abgelaufenen Haushaltsjahr und die 
aktuelle wirtschaftliche Lage der Gemeinde zutreffend aufgezeigt werden. Die jahresbezogene Haushaltswirt-
schaft der Gemeinde kann dann als abgeschlossen betrachtet werden. Nur ein vollständiger Jahresabschluss der 
Gemeinde kann seine Aufgabe, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
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lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu 
vermitteln, entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorgaben richtig erfüllen (vgl. § 95 Absatz 1 GO NRW). 
 
 
1.3 Das Verfahren zur Feststellung des Jahresabschlusses  
 
Das Aufstellungsverfahren des Jahresabschlusses wird in § 95 Absatz 3 GO NRW näher bestimmt. Über die 
Verfahrensschritte der Gemeinde zur Aufstellung ihres Jahresabschlusses soll sich die Aufsichtsbehörde im 
Rahmen der Anzeige des gemeindlichen Jahresabschlusses informieren. Sie soll prüfen, ob das Verfahren ord-
nungsgemäß abgelaufen ist und ggf. Rechtsverstöße bei Verfahrensschritten beanstanden. Dazu gehört auch z. 
B. eine eigenständige Nachfrage über den Verfahrensstand bei der Gemeinde, wenn diese ihrer gesetzlichen 
Anzeigepflicht nicht fristgerecht nachgekommen ist.  
 
Das Aufstellungsverfahren für den gemeindlichen Jahresabschluss erfordert daher eine klare Aufgabenverteilung 
und Terminplanung innerhalb der Gemeinde. Es ist daher örtlich festzulegen, wer welche Abschlussarbeiten bis 
zu welchem Termin zu erbringen hat. Dabei ist ein Zusammenhang mit den für den Jahresabschluss notwendigen 
Abstimmungsarbeiten und den zu klärenden Sachverhalten herzustellen. Das Nachhalten der aufgezeigten Ver-
fahrensschritte, die terminlich bestimmt sein müssen, soll durch die nachfolgende Übersicht erleichtert werden 
(vgl. Abbildung). 
 

 
Das Verfahren zur Feststellung des Jahresabschlusses 

 
 

VERFAHRENSSCHRITT 
 

VERANTWORTLICHKEITEN 
 

Aufstellung 
des Entwurfs 

des Jahresabschlusses 
 

 
durch den Kämmerer und Bestätigung durch den Bürgermeister (§ 
95 Absatz 3 GO NRW) 
 

 
Anzeige 

eines Fehlbetrages 
der Ergebnisrechnung 

 

 
bei der Aufsichtsbehörde, wenn kein Fehlbetrag im Ergebnisplan 
oder der Fehlbetrag höher als geplant ist (§ 75 Absatz 5 GO 
NRW),  
zu beachten: 
Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 Absatz 2 
GO NRW) 
 

 
Zuleitung 

des Entwurfs 
des Jahresabschlusses 

 

 
an den Rat (§ 95 Absatz 3 Satz 2 GO NRW; sie soll innerhalb von 
drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres erfolgen)  
 

 
Prüfung 

des Jahresabschlusses 

 
durch den Rechnungsprüfungsausschuss  (§ 101 Absatz 1 GO 
NRW) Welcher Bestätigungsvermerk liegt vor (§ 101 Absatz 4 und 
5 GO NRW)? 
 

 
Beratung und Feststellung 

des Jahresabschlusses 

 
durch den Rat (§ 96 Absatz 1 GO NRW; bis spätestens 31. De-
zember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres), Entlastung 
des Bürgermeisters (§ 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW) 
 

 
Anzeige 

des Jahresabschlusses 
mit seinen Anlagen 

 

 
bei der Aufsichtsbehörde (§ 96 Absatz 2 GO NRW) 
 

 
Bekanntmachung 

und Verfügbarhalten 
des Jahresabschlusses 

 
(§ 96 Absatz 2 GO NRW; er soll bis zur Feststellung des folgenden 
Jahresabschlusses verfügbar gehalten werden) 
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Das Verfahren zur Feststellung des Jahresabschlusses 

 
 

VERFAHRENSSCHRITT 
 

VERANTWORTLICHKEITEN 
 

Abbildung 512 „Das Verfahren zur Feststellung des Jahresabschlusses“ 
 
Zu den bei der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses zu beachtenden Maßgaben gehören neben 
den in der Übersicht benannten Regelungen die weiteren Vorschriften im 6. Abschnitt der Gemeindehaushalts-
verordnung, z. B. über den Aufbau der gemeindlichen Bilanz und darin die anzusetzenden Vermögenswerte auf 
der Aktivseite und der Schulden auf der Passivseite.  
 
 
1.4 Haushaltssicherungskonzept und Jahresabschluss 
 
Bei der Bestätigung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch den Bürgermeister kann für die Gemeinde die 
Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Absatz 1 Satz 2 GO NRW entstehen. Die 
Bindung des Haushaltssicherungskonzeptes an den Haushaltsplan (vgl. § 79 Absatz 2 Satz 2 GO NRW) bewirkt, 
dass eine Frist von zehn Jahren zur Erreichung des Haushaltsausgleichs einzuhalten ist, damit eine Genehmi-
gungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes gegeben ist (vgl. § 76 Absatz 2 GO NRW). Sie bewirkt dage-
gen nicht, dass das bereits abgeschlossene Haushaltsjahr für die Wiederherstellungsfrist für den Haushaltsaus-
gleich heranzuziehen ist, auch wenn die Haushaltsbewirtschaftung des abgeschlossenen Haushaltsjahres der 
Auslöser der Ursache dafür ist und deshalb dieses Jahr als Fristbeginn für die Wiedererreichung des Haushalts-
ausgleichs angesehen werden könnte. 
 
Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist jedoch erst dann als entstanden anzusehen, 
wenn die Gemeinde aufgrund der Aufstellung und Bestätigung des gemeindlichen Jahresabschlusses für das 
abgelaufene Haushaltsjahr qualifizierte Kenntnisse darüber erlangt hat, dass für das Haushaltsjahr ein negatives 
Ergebnis tatsächlich entstanden ist, durch das die für die Aufstellungspflicht gesetzlich bestimmten Schwellenwer-
te überschritten werden (vgl. § 76 Absatz 1 GO NRW). Erst zu diesem Zeitpunkt im Folgejahr des betreffenden 
Haushaltsjahres erlangt die Gemeinde regelmäßig die sachlich notwendigen Kenntnisse über die Pflicht zur Auf-
stellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Ein solches Haushaltssicherungskonzept ist zum Bestandteil des 
Haushaltsplans des nächsten der Bestätigung des Jahresabschlusses folgenden Haushaltsjahres zu machen.  
 
Diese haushaltsmäßige Zuordnung gibt jedoch keine Berechtigung, die Frist von zehn Jahren für die Wiederher-
stellung des Haushaltsausgleichs vom abgelaufenen Haushaltsjahr als Ursachenjahr zu rechnen und entspre-
chend zu verändern. Die Gemeinde muss vielmehr aufgrund ihrer Kenntnisse über das negative Jahresergebnis 
des abgelaufenen Haushaltsjahres und der daraus ggf. entstehenden Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssi-
cherungskonzeptes die notwendigen Gegenmaßnahmen sofort einleiten, um den jährlichen Haushaltsausgleich 
baldmöglichst wieder zu erreichen und ihre dauernde Leistungsfähigkeit wieder zu sichern und dauerhaft zu er-
halten (vgl. § 75 Absatz 1 und 2 GO NRW).  
 
Die Gemeinde kann z. B. bereits im laufenden Haushaltsjahr, in dem die Pflicht zur Aufstellung eines Haushalts-
sicherungskonzeptes entstanden ist, durch eine freiwillige Nachtragssatzung ein genehmigungsfähiges Haus-
haltssicherungskonzept zum Bestandteil des Haushaltsplans dieses Haushaltsjahres machen. Ein solches Vor-
gehen dürfte vielfach dann sinnvoll sein, wenn Sofortmaßnahmen möglich sind, die in die Strategie eines Haus-
haltssicherungskonzeptes eingebunden werden können. Wegen des im abgelaufenen Haushaltsjahr entstande-
nen schlechteren Jahresergebnisses bzw. eines erheblichen Fehlbetrages kann die Aufsichtsbehörde aber auch 
geeignete Maßnahmen ergreifen, um eine geordnete Haushaltswirtschaft durch die Gemeinde baldmöglichst 
wieder herzustellen.  
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2. Zu Absatz 2 (Lagebericht im Jahresabschluss): 
 
2.1 Die Zwecke des Lageberichtes 
 
Die ausdrückliche Vorgabe, dem gemeindlichen Jahresabschluss einen Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW 
beizufügen, soll dazu beitragen die haushaltswirtschaftlichen Informationen, die der Jahresabschluss der Ge-
meinde zu vermitteln hat, aus Sicht der Verantwortlichen in der Gemeinde darzustellen. Der Lagebericht ist des-
halb so zu fassen, dass auch durch ihn ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Weiterhin soll durch ihn ein Überblick über die 
wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen 
Jahr gegeben werden. Zum Inhalt des gemeindlichen Lageberichts soll aber auch eine Analyse der Haushalts-
wirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde gemacht werden. Dieser Vor-
gabe muss folgen, dass im Lagebericht der Gemeinde auch über die Chancen und Risiken für die künftige wirt-
schaftliche Entwicklung der Gemeinde zu informieren ist.  
 
In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen werden, dass am Schluss des gemeindlichen Lageberichtes 
besondere Angaben zu den in der Gemeinde tätigen Verantwortlichen zu machen sind (vgl. § 95 Absatz 2 GO 
NRW). Es sind eine Vielzahl von persönlichen Angaben für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 
GO NRW, für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im 
Haushaltsjahr ausgeschieden sind, zu machen. Durch diese Vorschrift wird die notwendige Transparenz über die 
Verantwortlichkeiten für das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde gewährleistet. 
 
Über die in der Vorschrift bestimmten Pflichtangaben wird insbesondere auf mögliche typische Interessenkonflikte 
der Verantwortlichen hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit für die Gemeinde stehen 
und daher auch von haushaltswirtschaftlicher Bedeutung sind. Mit den Angaben soll zudem die berufliche Belas-
tung der verantwortlichen Personen aufgezeigt und deren Kompetenz erkennbar gemacht werden. Ein Verzicht 
auf diese Angaben ist nicht zulässig. Es besteht auch keine Schutzklausel, nach der in besonderen Fällen ledig-
lich nur eingeschränkte Angaben gemacht werden dürfen, außer, das Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder 
eines ihrer Länder würde gefährdet.  
 
Weitere über die Pflichtangaben hinausgehende Angaben, z. B. Angaben über die Höhe der Entgelte für die 
Tätigkeit in Organen, werden im Zusammenhang mit dem im Lagebericht zu machenden Angaben nicht gefor-
dert. Die Angaben hängen nicht vom pflichtgemäßen Ermessen der betreffenden Personen ab, denn es kommt 
nicht darauf an, ob dieser Teil der gemeindlichen Berichterstattung zum Verständnis des Jahresabschlusses 
notwendig ist. Die zu machenden Angaben sind daher aus dem Blickwinkel der Adressaten des Jahresabschlus-
ses und nicht aus dem Blickwinkel der Organmitglieder zu betrachten. 
 
 
2.2 Die Beifügung des Lageberichtes 
 
Der Gemeinde obliegt die Pflicht, ihrem gemeindlichen Jahresabschluss einen Lagebericht beizufügen. Diese 
Vorgabe führt nicht dazu, dass dadurch der Lagebericht zum Bestandteil des gemeindlichen Jahresabschlusses 
wird (vgl. § 95 Absatz 1 GO NRW). Gleichwohl ist der Lagebericht aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorgaben 
zu den Jahresabschlussunterlagen der Gemeinde zu zählen. Er stellt zudem einen eigenständigen Prüfungsge-
genstand in der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung dar (vgl. § 101 Absatz 6 i.V.m. § 103 Absatz 1 Nummer 1 
GO NRW).  
 
Der Lagebericht der Gemeinde ist auch deshalb dem gemeindlichen Jahresabschluss beizufügen, damit im Rah-
men der Feststellung des Jahresabschlusses der Abschlussprüfung sowie der Einsichtnahme in die Jahresab-
schlussunterlagen durch die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft die notwendige Übereinstimmung 
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zwischen dem Lagebericht und dem gemeindlichen Jahresabschluss besteht, die überprüft und bewertet werden 
kann. Die Vorgabe über die Beifügung des gemeindlichen Lageberichtes zum Jahresabschluss der Gemeinde 
bedeutet aber auch, dass der Lagebericht im Zusammenhang mit der Einsichtnahme in den gemeindlichen Jah-
resabschluss im vorgegeben Zeitraum verfügbar zu halten ist. 
 
Der gemeindliche Lagebericht geht mit dem gemeindlichen Jahresabschluss auch der Aufsichtsbehörde der Ge-
meinde im Rahmen der Anzeige des Jahresabschlusses zu (vgl. § 96 GO NRW). In diesem Zusammenhang stellt 
der Lagebericht keinen Rechenschaftsbericht der Gemeinde dar, noch dient er der Nachweisführung über die 
Ordnungsmäßigkeit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gegenüber der Aufsichtsbehörde. Der Lagebericht 
enthält zwar Aussagen und Bewertungen über die gemeindliche Haushaltswirtschaft, er muss jedoch nicht aus-
drücklich über die Einhaltung der haushaltsrechtlichen Regelungen durch die Gemeinde informieren bzw. dazu 
besondere Einzelheiten aufzeigen.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 38 
Ergebnisrechnung 

 
(1) 1In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt 
von einander nachzuweisen. 2Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch 
Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. 3Für die Aufstellung der Ergebnisrechnung gilt § 2 ent-
sprechend.  
 
(2) Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vor-
jahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/Ist-Vergleich 
anzufügen, der die nach § 22 Abs. 1 übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat.   
 
(3) Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, sind nachricht-
lich nach dem Jahresergebnis auszuweisen. 
  
 
Erläuterungen zu § 38: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Inhalte und Zwecke der Ergebnisrechnung 

 
1.1 Die Gestaltung  
 
Die gemeindliche Ergebnisrechnung weist die Aufwendungen und Erträge der Gemeinde aus dem abgelaufenen 
Haushaltsjahr nach und bildet dadurch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch der Gemeinde 
für diesen Zeitraum ab. Sie nach dem Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut, sodass die ordentlichen und 
die außerordentlichen Ergebniskomponenten getrennt voneinander nachgewiesen werden müssen. Das Brut-
toprinzip führt dabei dazu, dass zwischen den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen, den Finanzerträgen und 
Finanzaufwendungen sowie zwischen den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen der Gemeinde zu 
trennen und eine Verrechnung zwischen den Erträgen und Aufwendungen unzulässig ist. Das in der Ergebnis-
rechnung nachgewiesene Jahresergebnis wird dabei entweder als Jahresüberschuss (Die Erträge sind höher als 
die Aufwendungen) oder als Jahresfehlbetrag (Die Aufwendungen sind höher als die Erträge) dargestellt.  
 
Diese Gestaltung der gemeindlichen Ergebnisrechnung ermöglicht, dass die gemeindlichen Geschäftsvorfälle 
ressourcenbezogen über Ergebniskonten als Unterkonten des Eigenkapitalkontos erfasst werden können. Die 
Ergebniskonten werden dazu in Ertragskonten und in Aufwandskonten aufgeteilt und entsprechend bebucht so-
wie über das Eigenkapitalkonto abgeschlossen. Diese Vorgehensweise bedeutet, dass im Rahmen des gemeind-
lichen Jahresabschlusses ein Saldo aus allen Ergebniskonten zu ermitteln ist, der entweder als Jahresüber-
schuss oder als Jahresfehlbetrag in die gemeindliche Bilanz einfließt (vgl. § 2 Absatz 2 GemHVO NRW). Durch 
diese Gestaltung steht die gemeindliche Ergebnisrechnung mit den Grundsätzen der Übersichtlichkeit und Ver-
ständlichkeit in Einklang. 
 
 
1.2 Die Aufgaben 
 
Die Zwecke der gemeindlichen Ergebnisrechnung bedingen, dass die Gemeinde die Richtigkeit der Daten aus 
ihrem haushaltswirtschaftlichen Handeln im abgelaufenen Haushaltsjahr gewährleisten muss. Sie muss deshalb 
umfassend dafür Sorge tragen, dass die örtlichen Buchungen haushaltswirtschaftlich nach den sachlich erforder-
lichen Abgrenzungen der Ertrags- und Aufwandsarten und unter Beachtung der örtlichen Produktorientierung und 
der Periodenabgrenzung tatsächlich erfolgt sind. In Abwägung mit der eigenständigen Finanzverantwortung und 
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der Organisationshoheit der Gemeinde bedarf es daher keiner haushaltsrechtlichen Vorgabe von örtlichen Sach-
konten zur Sicherstellung des gemeindlichen Buchungsgeschäftes. Die Erhebungsmerkmale aus den Melde-
pflichten der Gemeinde zur Finanzstatistik bieten dabei Anhaltspunkte für die örtliche Kontenbildung.  
 
Die Gemeinde hat den ihr zustehenden Entscheidungsspielraum insbesondere unter Steuerungsgesichtspunkten 
auszufüllen und dabei die örtlichen Verhältnisse und die Mindestvorgaben für die Darstellung der Arten der Erträ-
ge und Aufwendungen zu berücksichtigen. Sie muss zudem für das örtliche Buchungsgeschäft bzw. Buchungs-
verfahren sachgerechte Vorgaben machen, z. B. durch ein Kontierungshandbuch (vgl. § 31 Absatz 2 Nummer 1.4 
GemHVO NRW). Die Gemeinde vereinfacht dadurch die sachlich notwendigen Kontrollen und Überwachungs-
maßnahmen bei den Buchungen ihrer Geschäftsvorfälle und den finanzstatistischen Meldepflichten.  
 
 
1.3 Die Informationen  
 
Die gemeindliche Ergebnisrechnung ist sowohl für den Rat der Gemeinde als auch für die gemeindliche Verwal-
tung sowie für die Bürgerinnen und Bürger ein wichtiges Informationsinstrument im Rahmen des gemeindlichen 
Jahresabschlusses. Sie zeigt das Ergebnis aus der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abge-
laufenen Haushaltsjahr sowie das erzielte Ressourcenaufkommen und den entstandenen Ressourcenverbrauch 
auf. An die Verständlichkeit und Darstellung der Ergebnisrechnung im Sinne der Offenlegung und Transparenz 
der tatsächlichen wirtschaftlichen Ergebnisse im Haushaltsjahr sind daher besondere Anforderungen im Sinne 
des zeitlichen Ablaufs der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sowie der daraus entstandenen wirtschaftlichen 
Lage der Gemeinde zu stellen.  
 
Die Informationsbedürfnisse der Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bedingen dabei, dass im 
Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses ein Zusammenhang zur Haushaltsplanung des betreffenden 
Haushaltsjahres herzustellen ist. Die Gemeinde hat deshalb in der gemeindlichen Ergebnisrechnung nicht nur die 
fortgeschriebenen Planansätze aufzuzeigen, sondern insbesondere einen Plan-/Ist-Vergleich vorzunehmen, um 
nachzuweisen, inwieweit die im gemeindlichen Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen tatsächlich be-
darfsgerecht in Anspruch genommen worden sind. Die Vielzahl der verfügbaren haushaltswirtschaftlichen Daten 
erfordert dabei von der Gemeinde, die Informationen sachgerecht aufzubereiten. So sollen nicht nur Informatio-
nen zu einzelnen Haushaltspositionen und Bilanzposten gegeben werden, sondern auch die möglichen haus-
haltsmäßigen Wirkungen aus dem erreichten Jahresergebnis verdeutlicht werden.     
 
 
2. Die Anwendung des Bruttoprinzips 
 
Die Ergebnisrechnung der Gemeinde ist als Bruttorechnung zu führen. Der Nachweis des tatsächlichen Ressour-
cenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs ist der Gemeinde nur möglich, wenn das haushaltswirtschaftli-
che Bruttoprinzip in der Ergebnisrechnung angewendet wird. Eine Saldierung von Erträgen und Aufwendungen in 
der gemeindlichen Ergebnisrechnung würde die Übersicht über das Entstehen und den Verbrauch der gemeindli-
chen Ressourcen erheblich beeinträchtigen. Bei der Gemeinde entstandene Aufwendungen dürfen deshalb nicht 
mit den von ihr erzielten Erträgen verrechnet werden, soweit nicht durch Gesetz oder Verordnung eine Ausnahme 
zugelassen worden ist (vgl. § 23 Absatz 2 GemHVO NRW). Eine Verrechnung bei den gemeindlichen Ressour-
cen im Sinne einer Aufrechnung würde auch gegen die Buchführungsgrundsätze „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ 
verstoßen. Das Bruttoprinzip verhindert somit auch eine Verschleierung von Erträgen und Aufwendungen inner-
halb der gemeindlichen Ergebnisrechnung.  
 
Unter Beachtung des Bruttoprinzips sind deshalb in der gemeindlichen Ergebnisrechnung für sämtliche auszu-
weisenden Ertrags- und Aufwandsarten jeweils Jahressummen auszuweisen (vgl. § 38 i.V.m. § 2 GemHVO 
NRW). Dadurch werden die tatsächlichen haushaltsmäßigen Erträge und Aufwendungen in ihrem Umfang und 
nach ihren Arten vollständig aufgezeigt und wirtschaftlich bzw. periodengerecht dem abgelaufenen Haushaltsjahr 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 38 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2091 

zugeordnet. In diesem Zusammenhang stellt die nach den §§ 387 ff. BGB zulässige Aufrechnung keine Abwei-
chungen vom haushaltsmäßig vorgegebenen Bruttoprinzip dar, wenn sie im Einzelfall bei konkreten Leistungsbe-
ziehungen durchgeführt wird. Die Aufrechnung und die davon betroffenen gemeindlichen Geschäftsvorfälle sind 
unter Berücksichtigung des Ergebnisses sachgerecht zu dokumentieren. 
 
 
3. Ergebnisrechnung und Haushaltsausgleich 
 
3.01 Die Ausgangslage 
 
Der jährliche Haushaltsausgleich ist von der Gemeinde nicht nur im Rahmen ihrer Haushaltsplanung zu errei-
chen, sondern auch im gemeindlichen Jahresabschluss nachzuweisen, denn der Haushalt der Gemeinde muss in 
jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 1 GO NRW). Er ist ausgegli-
chen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder über-
steigt (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 2 GO NRW). Nach dem Haushaltsrecht gilt die gemeindliche Verpflichtung zum 
Haushaltsausgleich auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme 
der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW). Die als Vergleichsgrößen 
notwendigen Gesamtbeträge sind im gemeindlichen Jahresabschluss in der gleichen Art und Weise zu ermitteln 
wie sie für die Haushaltssatzung der Gemeinde berechnet wurden (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1a GO NRW).  
 
 
3.1 Der Nachweis des „originären“ Haushaltsausgleichs  
 
Für den Nachweis der Erfüllung der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich im Jahresabschluss muss in der ge-
meindlichen Ergebnisrechnung kein entsprechender Ausweis in Form einer gesonderten Zeile nach dem Jahres-
ergebnis enthalten sein. Es bietet sich gleichwohl an, in der Ergebnisrechnung den Gesamtbetrag der im Haus-
haltsjahr erzielten Erträge und den Gesamtbetrag der entstandenen Aufwendungen als weitere besondere Positi-
onen nach dem Jahresergebnis vorgesehen. Das Schema für eine solche Ergänzung der gemeindlichen Ergeb-
nisrechnung wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
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Abbildung 513 „Ergebnisrechnung und „originärer“ Haushaltsausgleich“ 
 
Die Gesamtbeträge sind dabei von der Gemeinde gesondert zu errechnen. Der gesonderte Vergleich der Ge-
samtbeträge für den Nachweis des Erreichens des Haushaltsausgleichs im Jahresabschluss erfordert aber auch 
entsprechende Erläuterungen. Solche Angaben können im Lagebericht gemacht werden, weil dort ein Überblick 
über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abge-
laufenen Jahr zu geben ist (vgl. § 48 Satz 2 GemHVO NRW).  
 
 
3.2 Der Nachweis des „fiktiven“ Haushaltsausgleichs  
 
Die Gemeinde, die in der gemeindlichen Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis mit einem negativen Betrag aus-
weist, kann dort nachrichtlich angeben, dass sie gleichwohl den „fiktiven“ Haushaltsausgleich erreicht hat. Das 
Schema für diese Ergänzung des gemeindlichen Ergebnisplans wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
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Abbildung 514 „Ergebnisrechnung und „fiktiver Haushaltsausgleich“ 
 
Eine solche Information setzt jedoch einerseits voraus, dass ein Haushaltsausgleich in der Planung bestand, also 
im Zeitpunkt des Erlasses der gemeindlichen Haushaltssatzung (vgl. §§ 75, 78 und 80 GO NRW). Andererseits ist 
dafür vorauszusetzen, dass die Ausgleichsrücklage noch einen ausreichend hohen Bestand aufweist, damit der 
entstandene Jahresfehlbetrag damit verrechnet und ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht werden kann. In der 
Ergebnisrechnung sollte dafür in gesonderten Zeilen nach dem Jahresergebnis der Gesamtbetrag der im Haus-
haltsjahr erzielten Erträge und der Gesamtbetrag der entstandenen Aufwendungen aufgezeigt werden.  
 
Der gesonderte Vergleich der Gesamtbeträge für den Nachweis des Erreichens des Haushaltsausgleichs im 
Jahresabschluss erfordert aber auch entsprechende Erläuterungen. Solche Angaben können im Lagebericht 
gemacht werden, weil dort ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft 
über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben ist (vgl. § 48 Satz 2 GemHVO NRW).  
 
 
4. Der Nachweis der Haushaltskonsolidierung 
 
Die notwendige Haushaltskonsolidierung bei der Gemeinde hat durch das Haushaltssicherungskonzept eine 
konzeptionelle Grundlage sowie einen Rahmen für die örtliche Umsetzung erhalten. Mit Blick auf den Konsolidie-
rungszeitraum sollen dabei im Rahmen des jährlichen Jahresabschlusses die im Sinne der Zielsetzung der Kon-
solidierung eingetretenen Ergebnisse in der gemeindlichen Ergebnisrechnung aufgezeigt werden. Die Gemeinde 
kann durch eine solche jahresbezogene Darstellung des Ergebnisses gleichzeitig darstellen, wie weit sie auf dem 
Weg zum Haushaltsausgleich fortgeschritten ist. Die gemeindliche Ergebnisrechnung kann dazu entsprechend 
ergänzt werden. Die Konsolidierungsergebnisse können dabei in einer Zeitreihe über den gesamten Konsolidie-
rungszeitraum aufgezeigt werden. Die einzelnen Angaben können zudem bei Bedarf um Plan-Werte ergänzt 
werden. Die nachfolgende Übersicht zeigt das Grundschema beispielhaft auf (vgl. Abbildung).  
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Abbildung 515 „Die Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung“ 
 

Die Ergänzung des gemeindlichen Ergebnisplans und der Ergebnisrechnung ist dabei im notwendigen Umfang zu 
erläutern. Dabei sind zu den Angaben weitere Informationen zu Anpassungen, aber auch zur Aufrechterhaltung 
der Konsolidierungsplanung zu geben. Die Gemeinde sollte ggf. auch Vorjahre des Haushaltsjahres in die Über-
sicht einbeziehen. 
 
 
5. Der Verzicht auf Erträge 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entstehen aus dem öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen 
Handeln der Gemeinde vielfältige Ansprüche gegenüber Dritten. Die Gemeinde hat i.d.R. ihre Leistungspflicht 
erfüllt, sodass ihr deshalb eine Geldleistung als Gegenleistung des Dritten zusteht. Soweit am Abschlussstichtag 
noch Zahlungen eines Dritten ausstehen, hat die Gemeinde diese Ansprüche mit ihrem geldlichen Gegenwert als 
Forderungen in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Der Ansatz von gemeindlichen Forderungen in der Bilanz 
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der Gemeinde ist dabei von den rechtlichen und den tatsächlichen Verhältnissen und deren Bewertung am jewei-
ligen Abschlussstichtag abhängig. 
 
Im Rahmen aus Plan-/Ist-Vergleichs in der gemeindlichen Ergebnisrechnung lässt sich nicht immer unmittelbar 
erkennen, aus welchen Gründen die bei den einzelnen Ertragsarten tatsächlich erzielten Erträge (Ist-Beträge) 
geringer sind als die Plan-Werte. Sofern ein negativer Differenzbetrag bei einzelnen Ertragsarten ausgewiesen 
wird und der Betrag vollständig oder zum Teil aufgrund eines Verzichtes durch die Gemeinde entstanden ist, 
sollte ein solcher Sachverhalt aus Transparenzgründen von der Gemeinde offengelegt und die Gründe dazu 
aufgezeigt werden. Die nachfolgende Übersicht soll dazu eine Hilfestellung über solche Angaben im gemeindli-
chen Jahresabschluss bieten (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 516 „Die Übersicht über Ertragsausfälle bei der Gemeinde“ 
 
Die aufgezeigte Übersicht soll nicht dazu dienen, alle gemeindlichen Geschäftsvorfälle aufzulisten, die z.B. von 
einem Erlass der gemeindlichen Ansprüche berührt werden. Unter Berücksichtigung der gemeindlichen Informati-
onspflichten im Jahresabschluss soll vielmehr nachvollziehbar gemacht werden, dass der im Haushaltsjahr geüb-
te Verzicht auf gemeindliche Erträge haushaltswirtschaftlich vertretbar ist. Die Gemeinde hat eigenverantwortlich 
über den Umfang der Angaben und die Art der Differenzierung zu entscheiden. Die Ertragsarten nach § 2 Absatz 
1 GemHVO NRW stellen eine Möglichkeit der Untergliederung der Übersicht dar.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Inhalt der Ergebnisrechnung): 
 
1.1 Zu den Satz 1 (Nachweis der Erträge und Aufwendungen): 
 
In dieser Vorschrift werden der Inhalt und die Aufgabe der gemeindlichen Ergebnisrechnung näher bestimmt. Sie 
hat das tatsächliche Ressourcenaufkommen (Erträge) und den tatsächlichen Ressourcenverbrauch (Aufwendun-
gen) der Gemeinde aus der Haushaltsausführung im Haushaltsjahr nachzuweisen. Die sachliche Gliederung der 
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Ergebnisrechnung baut deshalb auf dem gemeindlichen Ergebnisplan auf (vgl. § 2 GemHVO NRW). Die im Plan-
/Ist-Vergleich bei den Haushaltspositionen enthaltenen Beträge stellen dabei einen Bezug zum gemeindlichen 
Ergebnisplan her.  
 
Bei einzelnen Haushaltspositionen des Ergebnisplans ist ggf. jedoch eine Planfortschreibung vorgenommen wor-
den, weil z. B. aufgrund der Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr sachliche An-
passungen im Rahmen einer Nachtragssatzung notwendig waren. Eine solche Planfortschreibung im Ergebnis-
plan kann aber auch durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr entstanden sein (vgl. § 22 GemHVO 
NRW). Sofern aus Sicht der Gemeinde periodenfremde Erträge und/oder Aufwendungen entstanden sind, müs-
sen diese in der gemeindlichen Ergebnisrechnung unter den inhaltlich zutreffenden Ertrags- und Aufwandsarten 
erfasst werden. Sie sind nicht unter einer gesonderten Haushaltsposition als „periodenfremd“ nachzuweisen. 
 
In der jahresbezogenen Ergebnisrechnung müssen von der Gemeinde jedenfalls alle Erträge und Aufwendungen 
nachgewiesen werden, die dem abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind (vgl. § 11 GemHVO 
NRW). Unter Beachtung des Bruttoprinzips sind in der Ergebnisrechnung für die einzelnen Ertrags- und Auf-
wandsarten jeweils Jahressummen auszuweisen, um die Herkunft des tatsächlichen Ressourcenaufkommens 
und die Verwendung des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs im Haushaltsjahr von der Größenordnung her 
aufzuzeigen. Diese Ergebnisse sind durch die Bildung von Summen und Salden zum ordentlichen Ergebnis, dem 
Finanzergebnis und dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammenzufassen. Aus den außeror-
dentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen ist dabei das außerordentliche Ergebnis zu ermitteln 
und gesondert auszuweisen.  
 
Zur Vervollständigung des Gesamtbildes über die gemeindliche Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr ist es erfor-
derlich, ein Jahresergebnis zu ermitteln, das in der Ergebnisrechnung als Jahresüberschuss oder als Jahresfehl-
betrag auszuweisen ist. Dieses Ergebnis kann dann in eine Beziehung mit der gemeindlichen Verpflichtung zum 
jährlichen Haushaltsausgleich gestellt werden, denn die Haushaltsausgleichsverpflichtung der Gemeinde er-
streckt sich auch auf den gemeindlichen Jahresabschluss (Rechnung) als Nachweis (Abrechnung) der tatsächli-
chen Haushaltswirtschaft der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr. 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Verrechnungsverbot): 
 
1.2.1 Die Inhalte des Verbots 

 
Die Ergebnisrechnung ist von der Gemeinde als Bruttorechnung zu führen, denn ein vollständiger Nachweis des 
tatsächlichen Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs im Rahmen der gemeindlichen Aufga-
benerfüllung im Haushaltsjahr ist nur dann möglich. Eine Saldierung von Erträgen und Aufwendungen würde die 
Übersicht über den gemeindlichen Ressourceneinsatz erheblich beeinträchtigen. Eine Verrechnung bei den ge-
meindlichen Ressourcen im Sinne einer Aufrechnung würde auch gegen die Buchführungsgrundsätze „Klarheit“ 
und „Übersichtlichkeit“ verstoßen.  
 
Das Bruttoprinzip verhindert somit auch eine Verschleierung innerhalb der gemeindlichen Ergebnisrechnung. Die 
Gemeinde hat daher unter Beachtung des Bruttoprinzips in ihrer gemeindlichen Ergebnisrechnung jeweils Jah-
ressummen für sämtliche im Haushaltsjahr tatsächlich erzielten Erträge getrennt von den Jahressummen für die 
im Haushaltsjahr entstandenen Aufwendungen auszuweisen. Diese Erträge und Aufwendungen müssen von der 
Gemeinde nach ihren Arten gegliedert werden und dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sein.  
 

 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 38 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2097 

1.2.2 Die Ausnahme vom Bruttoprinzip 
 
1.2.2.1 Absetzungen nach § 22 GemHVO NRW 
 
Die Gemeinde darf jedoch ausnahmsweise Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die 
sie zurückzuzahlen hat, bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn die Rückzahlungen sich auf Erträge der Vorjah-
re beziehen (vgl. § 22 Absatz 2 GemHVO NRW). Dadurch wird haushaltsrechtlich eine Ausnahme vom gemeind-
lichen Bruttoprinzip zugelassen. Diese gesetzlich bestimmte Ausnahme wirkt sich unmittelbar auf die gemeindli-
che Ergebnisrechnung aus und ist von der Gemeinde entsprechend anzuwenden, auch wenn die Regelung kei-
nen ausdrücklichen Verweis auf die gemeindliche Ergebnisrechnung enthält.  
 
Die genannte haushaltsrechtliche Vorschrift soll dabei dem Umstand der haushaltswirtschaftlichen Praxis der 
Gemeinden Rechnung tragen, dass die Erhebung von Abgaben und deren endgültige Abrechnung regelmäßig 
nicht in einem Haushaltsjahr abschließend erfolgen können. In den Fällen, in denen es sich um eine andauernde, 
regelmäßig wiederkehrende Leistungspflicht des Dritten handelt, hat es sich in der Vergangenheit bewährt, dass 
Erstattungen von zu viel berechneten und gezahlten Beträgen mit den späteren Zahlungen verrechnet werden 
können. Für die gemeindliche Ergebnisrechnung bedeutet dieses, dass die gemeinderechtlichen Abgaben, z. B. 
Steuern, Gebühren und Beiträge, mit dem Nettobetrag in der Ergebnisrechnung nachzuweisen sind, der nach 
Abzug der vorgenommenen Erstattungen als Ertrag bei der Gemeinde verbleibt.  
 
 
1.2.2.2 Sonstige zulässige Verrechnungen 
 
Die nach den §§ 387 ff. BGB zulässigen Aufrechnungen können nicht als Abweichungen vom haushaltsrechtlich 
vorgegebenen Bruttoprinzip angesehen werden. Eine solche Aufrechnung kann sich auf bestehende gemeindli-
che Geschäftsvorfälle beziehen, die in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung sowohl zeitlich als auch sachlich 
getrennt voneinander zu dokumentieren sind, z. B. die Zahlungsverpflichtung der Gemeinde gegenüber einem 
Dritten und die Forderung gegenüber diesem Dritten. Im Rahmen der Abwicklung des gemeindlichen Zahlungs-
verkehrs können grundsätzlich aber auch personenbezogene Auszahlungen der Gemeinde gegenüber einem 
Dritten mit ausstehenden Einzahlungen dieses Dritten verrechnet werden. In solchen Fällen bleibt der in der ge-
meindlichen Ergebnisrechnung zu führende getrennte und bruttomäßige Nachweis von Erträgen und Aufwendun-
gen davon unberührt. 
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Aufstellung der Ergebnisrechnung): 
 
1.3.1 Der Verweis auf § 2 GemHVO NRW 
 
Im gemeindlichen Jahresabschluss ist die Ergebnisrechung der Gemeinde durch den ausdrücklichen Verweis in 
der Vorschrift auf § 2 GemHVO NRW formell entsprechend dem gemeindlichen Ergebnisplan aufzustellen. Dar-
aus ergibt sich ein Ergebnisnachweis nach den einzelnen Arten der gemeindlichen Erträge und Aufwendungen, 
zu denen jeweils jahresbezogene Beträge ermittelt werden. Eine Ausnahme vom Bruttoprinzip besteht lediglich 
für den Nachweis der gemeindlichen Bestandsveränderungen, die in der Ergebnisrechnung unter den Erträgen 
als Saldogröße nachzuweisen sind. Die artenbezogenen Erträge und Aufwendungen werden einerseits nach 
ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen getrennt und dann summen- und saldenmäßig 
zu einem ordentlichen Ergebnis, einem Finanzergebnis und einem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
sowie zu einem außerordentlichen Ergebnis und dem Jahresergebnis zusammengefasst (vgl. Nr. 1.6.1 des 
Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Nachfolgend werden die Komponen-
ten der gemeindlichen Ergebnisrechnung aufgezeigt (vgl. Abbildung). 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 38 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2098 

 
 

Die Komponenten der Ergebnisrechnung 
 

 
Ergebnisrech-

nung 

 
Ergebnis 
des Vor-
jahres 

 
 
 
 

EUR 

 
Fortge- 

schriebe-
ner Ansatz 
des Haus-

halts- 
jahres 

 
EUR 

 
Ist- 

Ergebnis 
des 

Haushalts- 
jahres 

 
 

EUR 

 
Vergleich 
Ansatz/Ist 

 
 
 
 
 

EUR 
 

Ordentliches 
Ergebnis 

 
Finanzergebnis 

 
Ergebnis 

der laufenden 
Verwaltungstätig-

keit 
 

Außerordentliches 
Ergebnis 

 
Jahresergebnis 

 
 

    

 
 

Abbildung 517 „Die Komponenten der Ergebnisrechnung“ 
 
In der gemeindlichen Ergebnisrechnung kann dabei auf die benannten mindestens auszuweisenden Haushalts-
positionen sowie auf den Ausweis der Summen- und Salden nicht verzichtet werden. Ein Verzicht auf Haushalts-
positionen ist grundsätzlich nur bezogen auf die Teilpläne und die Teilrechnungen möglich und somit für die 
Haushaltspositionen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung ausgeschlossen (vgl. § 4 Absatz 6 GemHVO NRW).  
 
 
1.3.2 Die Abbildung der Erträge und Aufwendungen nach Arten 
 
1.3.2.1 Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen 
 
Im gemeindlichen Haushaltsrecht werden als ordentliche Erträge und Aufwendungen die regelmäßig wiederkeh-
renden und planbaren Erträge und Aufwendungen der Gemeinde verstanden. Zu den ordentlichen Erträgen und 
Aufwendungen gehören somit diejenigen gemeindlichen Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der ge-
wöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit der Gemeinde im Haushaltsjahr anfallen. Die Gemeinde hat 
dabei ihre Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr nach verbindlich vorgegebenen Arten zu erfassen (vgl. § 
2 Absatz 1 GemHVO NRW). 
 
Der Begriff „ordentlich“ wird dabei auch für die Gestaltung des Aufbaus der gemeindlichen Ergebnisrechnung 
verwendet. Er wird in diesem Zusammenhang nach dem Ausschlussprinzip definiert, d. h. alle Aufwendungen und 
Erträge, die nicht zum außerordentlichen Ergebnis gehören, sind dem ordentlichen Ergebnis zuzurechnen, soweit 
sie nicht zum Finanzergebnis gehören. Aus den Arten der ordentlichen Erträge und Aufwendungen der Gemeinde 
wird in der gemeindlichen Ergebnisrechnung das „Ordentliche Ergebnis“ als Saldo aus dem erzielten Ressour-
cenaufkommen sowie dem Ressourcenverbrauch der Gemeinde nachgewiesen. Dadurch wird ein wichtiger Be-
reich des Erfolges des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde abgebildet. Die Arten der ordentlichen Erträge 
und Aufwendungen werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 518 „Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen“ 
 
 
1.3.3.2 Die Finanzerträge und Finanzaufwendungen 
 
Die gemeindlichen Finanzerträge und Finanzaufwendungen entstehen aus besonderen Geschäftsvorfällen der 
Gemeinde und sind daher in der gemeindlichen Ergebnisrechnung getrennt von den ordentlichen und außeror-
dentlichen Erträgen und Aufwendungen nachzuweisen (vgl. § 2 Absatz 1 Nummer 16 und 17 GemHVO NRW). 
Daraus wird das gemeindliche Finanzergebnis ermittelt, durch das z. B. dargestellt wird, wie durch Zinsaufwen-
dungen aufgrund des von der Gemeinde aufgenommenen Fremdkapitals das Jahresergebnis der Gemeinde 
beeinflusst wird.  
 
Das „Finanzergebnis“ der Gemeinde ist jedoch nicht als „ordentliches betriebsfremdes Ergebnis“ definiert worden, 
sodass die Abschreibungen auf Finanzanlagen nicht darunter zu erfassen sind. Die Finanzanlagen werden viel-
mehr als gemeindliche Vermögensgegenstände der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zugerechnet worden bzw. 
dienen dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde auf Dauer. Die gemeindlichen Finanzanlagen stellen daher für die 
Gemeinde keine „Nebengeschäfte“ im Rahmen ihrer jährlichen Haushaltswirtschaft dar. Die Abschreibungen auf 
gemeindliche Finanzanlagen dürfen daher von der Gemeinde in der Ergebnisrechnung auch nicht gesondert als 
ordentliches betriebsfremdes Ergebnis, getrennt von den bilanziellen Abschreibungen, erfasst und ausgewiesen 
werden. Die festgelegte Erfassung soll vielmehr die Transparenz über den jährlichen gemeindlichen Ressourcen-
verbrauch aus der Inanspruchnahme von Vermögensgegenständen stärken. 
 
 
1.3.2.3 Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 
 
Als außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind die gemeindlichen Erträge und Aufwen-
dungen zu betrachten, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit der Gemeinde entstehen, aber durch 
die Aufgabenerfüllung der Gemeinde im Haushaltsjahr verursacht werden. Diese Erträge und Aufwendungen sind 
in der gemeindlichen Ergebnisrechnung getrennt von den ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen 
nachzuweisen (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 519 „Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen“ 
 
Die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen der Gemeinde beruhen auf seltenen und 
ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, die 
als örtlich zu betrachtendes Ereignis unmittelbar die Gemeinde betreffen. Auch gemeindliche Abschreibungen, 
die dadurch entstehen, weil ein Geschäftsvorfall der Gemeinde als außerordentlich zu klassifizieren ist, sind als 
außerordentliche Aufwendungen zu behandeln. In der gemeindlichen Ergebnisrechnung können die außeror-
dentlichen Erträge und Aufwendungen von der Gemeinde freiwillig auch nach Arten nachgewiesen werden. 
 
 
1.3.3 Die Jahresergebnisse 
 
1.3.3.1 Das ordentliche Ergebnis  
 
Unter dem ordentlichen Ergebnis in der gemeindlichen Ergebnisrechnung wird der Saldo aus der Summe der 
ordentlichen Erträge (vgl. § 2 Abs. 1 Nrn. 1 bis 9 GemHVO NRW) und der Summe der ordentlichen Aufwendun-
gen (vgl. § 2 Abs. 1 Nrn. 10 bis 15 GemHVO NRW) erfasst. Die Summe der ordentlichen Erträge ergibt sich dabei 
durch eine Addition der in der gemeindlichen Ergebnisrechnung enthaltenen Ertragspositionen. Die Summe der 
ordentlichen Aufwendungen ergibt sich entsprechend durch eine Addition der Aufwandspositionen.  
 
Dieses Ergebnis wird nach dem Ausschlussprinzip definiert, d.h. alle gemeindlichen Erträge und Aufwendungen, 
die nicht zum außerordentlichen Ergebnis der Gemeinde gehören, sind dem ordentlichen Ergebnis zuzurechnen, 
soweit die Erträge und Aufwendungen nicht dem gemeindlichen Finanzergebnis zuzuordnen sind. Das Ergebnis 
aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen weist dabei die Ertragskraft der Gemeinde aus, 
die sich aus der jährlichen haushaltswirtschaftlichen Geschäftstätigkeit der Gemeinde ergibt und als ordentliches 
Ergebnis der Gemeinde zu bezeichnen ist.  
 
 
1.3.3.2 Das Finanzergebnis 
 
Das Finanzergebnis aus der gemeindlichen Finanzierungstätigkeit ist der Saldo aus den Finanzerträgen (vgl. § 2 
Absatz 1 Nummer 16 GemHVO NRW) und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (vgl. § 2 Absatz 1 
Nummer 17 GemHVO NRW). Mit dieser gesonderten Erfassung bestimmter Erträge und Aufwendungen wird u.a. 
verdeutlicht, wie das Fremdkapital durch Zinsaufwendungen das Jahresergebnis der Gemeinde beeinflusst. Das 
„Finanzergebnis“ ist für die Gemeinde jedoch nicht als „ordentliches betriebsfremdes Ergebnis“ definiert worden, 
sodass die gemeindlichen Abschreibungen auf Finanzanlagen nicht in das Finanzergebnis einbezogen werden. 
 
 
1.3.3.3 Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
 
Das als „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ bezeichnete Ergebnis in der gemeindlichen Ergebnisrech-
nung stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im 
Haushaltsjahr dar. Es steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Gliederung in der gemeindlichen 
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Finanzrechnung. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wird dabei aus dem ordentlichen Jahreser-
gebnis (Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen) und dem Finanzergebnis (Saldo der 
Finanzerträge sowie der Zinsen und ähnlicher Aufwendungen) gebildet und umfasst alle regelmäßig anfallenden 
Aufwendungen und Erträge bei der Gemeinde. 
 
Die Bezeichnung „laufende Verwaltungstätigkeit“ verdeutlicht in diesem Zusammenhang, dass die örtlichen jah-
resbezogenen laufenden Aufgaben von der Gemeinde im Auftrag der Einwohner und Abgabepflichtigen erledigt 
werden. Die Gemeinde ist dabei gegenüber den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft jedoch nicht 
einfach als Treuhänder tätig, der eigenständig im eigenen Namen auch weitere eigenständige Geschäftstätigkei-
ten durchführen kann. Die gemeindliche Verwaltung hat sich dabei dem Willen des Rates der Gemeinde zu un-
terwerfen, der die Einwohner und Abgabepflichtigen der Gemeinde vertritt und die gemeindliche Verwaltung be-
auftragt und in ihrem Handeln überwacht. Die Gemeinde hat daher bei ihrer Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit 
immer den Willen der Einwohner und Abgabepflichtigen in Form der vom Rat der Gemeinde beschlossenen 
Haushaltssatzung sowie der sonstigen Ratsbeschlüsse zu beachten.  
 
 
1.3.3.4 Das außerordentliche Ergebnis 
 
Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr erzielte Erträge und entstandene Aufwendungen dann als außerordentlich 
einzuordnen und diese gesondert in der gemeindlichen Ergebnisrechnung nachzuweisen, wenn die Erträge und 
Aufwendungen außerhalb der gewöhnlichen bzw. laufenden Geschäftstätigkeit der Gemeinde liegen. Nach dieser 
Abgrenzung hat die Gemeinde solche Geschäftsvorfälle gesondert nachzuweisen, die ungewöhnlich in ihrer Art, 
selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung für die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind. Bei 
der Beurteilung durch die Gemeinde ist auf die „Verhältnisse des Einzelfalls“ abzustellen.  
 
Die gemeindliche Ergebnisrechnung folgt in ihrem Aufbau einer solchen Abgrenzung. Das außerordentliche Er-
gebnis der Gemeinde ergibt sich daher aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge (vgl. § 2 Absatz 1 
Nummer 18 GemHVO NRW) und der außerordentlichen Aufwendungen (vgl. § 2 Absatz 1 Nummer 19 GemHVO 
NRW). Es zeigt, inwieweit seltene und ungewöhnliche Vorgänge bzw. von der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit 
erheblich abweichende Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Gemeinde im Haushaltsjahr aufgetreten 
sind. Mit dem gesondert auszuweisenden Ergebnis lässt sich beurteilen, in welchem Umfang das gemeindliche 
Jahresergebnis dadurch beeinflusst wurde bzw. eine besondere Haushaltsbelastung eingetreten ist. 
 
 
1.3.3.5 Das Jahresergebnis 
 
Das in der gemeindlichen Ergebnisrechnung auszuweisende Jahresergebnis wird aus der Saldierung des Ergeb-
nisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Es zeigt als bilanzier-
ter Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag die jahresbezogene haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Ge-
meinde auf. An diesem Jahresergebnis wird auch das Erreichen des Haushaltsausgleichs in der Rechnung ge-
messen (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW). Ebenso kann dadurch die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde beur-
teilt werden, die sich zudem an den durch dieses Ergebnis bewirkten Veränderungen des gemeindlichen Eigen-
kapitals ablesen lässt (vgl. § 41 Absatz 4 GemHVO NRW). 
 
In den Fällen, in denen ein Jahresfehlbetrag entstanden ist oder der entstandene Jahresfehlbetrag höher als 
geplant ist, löst dieser haushaltswirtschaftliche Status eine gesonderte Anzeigepflicht der Gemeinde gegenüber 
ihrer Aufsichtsbehörde aus (vgl. § 75 Absatz 5 GO NRW). Ein entstandener Jahresfehlbetrag kann aber auch die 
Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslösen, sofern dadurch eine Über-
schreitung der gesetzlich bestimmten Schwellenwerte eintritt (vgl. § 76 Absatz 1 GO NRW). Im Zusammenhang 
mit dem gemeindlichen Jahresergebnis hat der Rat der Gemeinde auch über die Verwendung des Jahresüber-
schusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages zu beschließen (vgl. § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 38 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2102 

 
 
2. Zu Absatz 2 (Nachweis der Ist-Ergebnisse): 
 
2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Der jährliche Jahresabschluss der Gemeinde erfordert, das gemeindliche Ressourcenaufkommen und den Res-
sourcenverbrauch im Haushaltsjahr in einen Vergleich mit der Haushaltsplanung dieses Jahres zu stellen. Dabei 
soll durch die Einbeziehung der Daten des Vorjahres die Entwicklung der Gemeinde dargestellt und verdeutlicht 
werden. In der gemeindlichen Ergebnisrechnung müssen deshalb in diesem Vergleich die Erträge und Aufwen-
dungen der Gemeinde entsprechend der in § 2 GemHVO NRW benannten nach Arten aufgeschlüsselt werden. 
Bei dieser vergangenheitsbezogenen Betrachtung wird - anders als bei der zukunftsbezogenen mehrjährigen 
Zeitreihe im Haushaltsplan der Gemeinde - eine Darstellung der Ist-Ergebnisse aus dem Haushaltsjahr und dem 
Vorjahr für ausreichend angesehen. 
 
In der Zeitreihe in der gemeindlichen Ergebnisrechnung ist aber auch ein Vergleich des Jahresergebnisses mit 
dem geplanten Jahresergebnis vorzunehmen. Den nachzuweisenden Ist-Ergebnissen des Haushaltsjahres sind 
deshalb jeweils die Ergebnisse des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres, ggf. 
auch der ursprüngliche Planansatz, voranzustellen. Den Ist-Ergebnissen ist dazu noch ein Plan-/Ist-Vergleich 
anzufügen, um für das abgelaufene Haushaltsjahr eine gegenüber der Haushaltsplanung aufgetretene abwei-
chende Entwicklung der Erträge und Aufwendungen transparent zu machen. Das erzielte Jahresergebnis wird 
dabei nicht als Summe in den Mittelpunkt gestellt, sondern die Beträge der einzelnen Arten der erzielten Erträge 
und der entstandenen Aufwendungen werden einander gegenübergestellt.  
 
In der gemeindlichen Ergebnisrechnung wird dadurch die Transparenz über die ausgeführte Haushaltswirtschaft 
der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr erhöht. Es werden die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 
aufgezeigt und somit die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde erkennbar und nachvollziehbar gemacht. 
Durch diese Gestaltung der gemeindlichen Ergebnisrechnung soll u.a. auch erreicht werden, dass die Ausführung 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft in Form der vom Rat der Gemeinde im Rahmen seines Budgetrechts 
ausgesprochenen Ermächtigungen überprüfbar bzw. nachprüfbar ist.  
 
 
2.2 Die Ergebnisse des Vorjahres 
 
Zu einer vollständigen Ergebnisrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses der Gemeinde gehört, dass die Ist-
Ergebnisse aus der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres in einen Zusammen-
hang mit dem Ist-Ergebnis des Vorjahres gestellt werden, denn dadurch wird die wirtschaftliche Entwicklung der 
Gemeinde besser verdeutlicht. Die Darstellung zweier Ist-Werte zu den Arten der gemeindlichen Erträge und 
Aufwendungen Jahresergebnisse der Einbeziehung erleichtert zudem die Bewertung des Jahresergebnisses des 
abgelaufenen Haushaltsjahres. Der Gemeinde bleibt es freigestellt, ob sie bei Bedarf ggf. eine längere Zeitreihe 
bildet und dadurch auch Ergebnisse aus weiteren Vorjahren in der Ergebnisrechnung abbildet.  
 
In einem längeren Zeitraum lassen die positiven und negativen Effekte auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde besser einschätzen und beurteilen. Eine solche Vorgehens-
weise dürfte sich z. B. im Rahmen der Umsetzung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW 
anbieten. In solchen Fällen wäre eine Darstellung der jährlichen Ist-Werte der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
über mehrere Haushaltsjahre sachgerecht, z. B. von Beginn der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 
an. Die Erreichung der Zielsetzungen und die Bewertung der erzielten Konsolidierung der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft sowie eine Prognose über die Form und den Umfang weiterer Konsolidierungsmaßnahmen dürfte 
sich dadurch für die örtlich Verantwortlichen wesentlich erleichtern. 
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2.3 Der fortgeschriebene Planansatz für das Haushaltsjahr 
 
2.3.1 Der Ansatz für das Haushaltsjahr 
 
Im gemeindlichen Haushaltsplan muss der Ergebnisplan alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge 
und entstehenden Aufwendungen enthalten (vgl. § 11 Absatz 2 GemHVO NRW). Er hat die Aufgabe, über die Art, 
die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr vollständig und klar durch die ent-
sprechende Bildung von Haushaltspositionen bzw. Haushaltsansätzen zu informieren. Dabei ist das sich daraus 
voraussichtlich ergebende Jahresergebnis der Gemeinde als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbedarf auszuwei-
sen. Dieses Jahresergebnis wird aus dem ordentlichen Ergebnis, dem Finanzergebnis, dem Ergebnis der laufen-
den Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis ermittelt. Diese Darstellung der geplanten Haus-
haltswirtschaft im Haushaltsjahr dient der Entscheidung des Rates über die Verwendung und den Einsatz der 
gemeindlichen Ressourcen.  
 
Unter Beachtung des Grundsatzes der Klarheit und der Richtigkeit muss bei allen Summen- und Saldobeträgen 
im gemeindlichen Ergebnisplan durch ein Vorzeichen erkennbar gemacht werden, ob der jeweilige Betrag positiv 
oder negativ ist bzw. einen Überschuss oder einen Fehlbedarf darstellt. Daraus folgt, dass die gemeindlichen 
Erträge nicht als negative Beträge und die Aufwendungen der Gemeinde nicht als positive Beträge im Ergebnis-
plan veranschlagt werden sollen. Es muss von der Gemeinde sichergestellt werden, dass das Jahresergebnis 
richtig dargestellt wird, um eine zutreffende Information über das voraussichtliche Ergebnis des haushaltswirt-
schaftlichen Handelns der Gemeinde im Haushaltsjahr zu bieten.  
 
 
2.3.2 Die zulässige Fortschreibung  
 
2.3.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft können die im Haushaltsplan der Gemeinde 
veranschlagten Ermächtigungen vielfachen Anpassungen entsprechend der wirtschaftlichen Entwicklung der 
Gemeinde unterliegen. Die Veränderung einer haushaltswirtschaftlichen Ermächtigung wird z. B. durch eine 
Nachtragssatzung ausgelöst, wenn der dazugehörige Nachtragshaushaltsplan für bestimmte Haushaltspositionen 
eine Erhöhung oder Minderung der im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen enthält (vgl. § 81 GO NRW 
i.V.m. § 10 GemHVO NRW). Diese Sachlage führt zu einer Fortschreibung der betreffenden Haushaltsansätze im 
gemeindlichen Haushaltsplan.  
 
Die haushaltsrechtlich vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen vom Vorjahr in das Haushaltsjahr führen 
ebenfalls zu einer Fortschreibung der im Ergebnisplan enthaltenen Planansätze. Diese Übertragungen erhöhen 
die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres (vgl. nach § 22 Absatz 2 GemHVO 
NRW). Derartige Anpassungen der Haushaltspositionen des gemeindlichen Haushaltsplans werden als „Planfort-
schreibungen“ bezeichnet. Die gemeindliche Ergebnisrechnung muss alle Ansätze des Haushaltsjahres enthal-
ten, sodass in den Fällen, in denen die Ansätze fortgeschrieben wurden, der fortgeschriebene Ansatz den zutref-
fenden Haushaltsansatz bzw. Ermächtigung aus dem gemeindlichen Ergebnisplan zu übernehmen ist.  
 
 
2.3.2.2 Die Planfortschreibung bei Budgets 
 
In den Fällen der Bewirtschaftung von örtlich durch die Gemeinde gebildeten Budgets ist es vertretbar, eine Min-
derung einer Haushaltsposition zugunsten einer anderen Haushaltsposition im Wege der Planfortschreibung 
vorzunehmen. Bei einer solchen Vorgehensweise ist zu berücksichtigen, dass bei Budgets nicht die einer Haus-
haltsposition zugeordnete Ermächtigung für die Haushaltsführung verbindlich ist, sondern vielmehr die Summe 
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der Erträge und die Summe der Aufwendungen (vgl. § 21 Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW). Aus dem Sinn und 
Zweck der Budgetierung ergibt sich zudem, dass über eine Inanspruchnahme der Ermächtigungen innerhalb des 
Budgets der Budgetverantwortliche unter Einbeziehung möglicher Haushaltsvermerke entscheiden soll. Über eine 
Planfortschreibung innerhalb der örtlich gebildeten Budgets hat daher die Gemeinde eigenverantwortlich zu ent-
scheiden. Sie ist nicht zwingend vorzunehmen bzw. erforderlich. Es kann aber dann eine bessere Nachvollzieh-
barkeit der Haushaltsausführung erreicht werden, sofern in den Plan-/Ist-Vergleich im Rahmen der gemeindlichen 
Ergebnisrechnung die Haushaltspositionen der Budgets einbezogen werden. 
 
 
2.3.3 Kein Fortschreibungsanlass 
 
Eine Entscheidung über die Durchführung einer zusätzlichen haushaltswirtschaftlichen Maßnahme führt nicht in 
jedem Fall zu einer Veränderung bzw. Planfortschreibung bei der im gemeindlichen Haushaltsplan enthaltenen 
Haushaltsposition. Die vom Kämmerer, dem Bürgermeister sowie durch den Rat zugelassenen Ermächtigungen 
für über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erhöhen zwar die gemeindlichen Aufwendun-
gen und Auszahlungen in zulässiger Weise, führen aber nicht gleichzeitig zu einer Veränderung im gemeindlichen 
Ergebnisplan (vgl. § 83 GO NRW). Bereits aus der Bezeichnung „über- oder außerplanmäßig“ lässt sich ableiten, 
dass bei solchen Geschäftsvorfällen kein Anlass für eine Planfortschreibung besteht.  
 
In gleicher Weise führen auch die möglichen Beschränkungen der Inanspruchnahme einer haushaltswirtschaftli-
chen Ermächtigung im gemeindlichen Haushaltsplan durch eine vom Kämmerer oder dem Bürgermeister erlas-
sene Haushaltssperre nicht zu einer Planfortschreibung im Ergebnisplan des gemeindlichen Haushaltsplans (vgl. 
nach § 24 Absatz 1 GemHVO NRW). Ebenso löst auch eine vom Rat der Gemeinde erlassene Haushaltssperre 
keine Anpassung der im gemeindlichen Haushaltsplan enthaltenen Haushaltsansätze im Sinne einer Planfort-
schreibung aus (vgl. § 81 Absatz 4 GO NRW).  
 
Zu den haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen, die nicht die im gemeindlichen Haushaltsplan 
enthaltenen Haushaltsansätze verändern, gehören auch Zustimmungsvorbehalte des Kämmerers oder des Bür-
germeisters. Auch ein satzungsrechtlicher Vorbehalt des Rates der Gemeinde ist dazu zu zählen. Die gemeindli-
che Haushaltssatzung kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und die Aufwendungen des 
Haushaltsjahres beziehen, aber keine Planfortschreibung auslösen (vgl. § 78 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Derarti-
ge haushaltswirtschaftliche Maßnahmen dienen dazu, die Ausführung des gemeindlichen Haushalts unter Beach-
tung der Bedeutung wichtiger Maßnahmen sowie notwendiger Vorgaben unter vorheriger Beteiligung der Verant-
wortlichkeiten in der Gemeinde zu sichern. 
 
 
2.4 Die Ist-Ergebnisse des Haushaltsjahres 
 
Die gemeindliche Ergebnisrechnung hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskom-
ponenten vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens 
und des Ressourcenverbrauchs der Gemeinde im Haushaltsjahr auf. Die gemeindliche Ergebnisrechnung weist 
als zeitraumbezogene Rechnung die Aufwendungen und Erträge grundsätzlich in der betreffenden Periode 
(Haushaltsjahr) aus, in der sie wirtschaftlich verursacht worden sind. Hierdurch wird die Ermittlung des Ist-
Ergebnisses als Überschuss oder Fehlbetrag auf das einzelne Haushaltsjahr begrenzt. Der Ausweis des Jahres-
ergebnisses eines Haushaltsjahres sowie seine Höhe und Quellen dienen der Rechenschaft der Gemeinde über 
die Verwendung und den Einsatz der verfügbaren Ressourcen gegenüber dem Rat der Gemeinde und den sons-
tigen Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses. Dieser Nachweis dient auch der Entscheidung der 
Ratsmitglieder über die Entlastung des Bürgermeisters (vgl. § 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW). 
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2.5 Der Plan-/Ist-Vergleich 
 
2.5.1 Allgemeine Sachlage 
 
Aus örtlichen Gesichtspunkten und Erfordernissen heraus kann es sich für die Gemeinde anbieten, in der ge-
meindlichen Ergebnisrechnung möglichst alle wichtigen Veränderungen der haushaltsmäßigen Ermächtigungen 
aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr aufzuzeigen. Eine „Abrechnung“ des Ressourcenaufkommens und des 
Ressourcenverbrauchs im abgelaufenen Haushaltsjahr ist daher nur vollständig, wenn in der gemeindlichen Er-
gebnisrechnung ein Plan-/Ist-Vergleich vorgenommen wird. Mit einem solchen Vergleich sollen durch die Gegen-
überstellung von den im Haushaltsplan ausgewiesenen und ggf. fortgeschriebenen Positionen mit den erzielten 
Ist-Werten die entstandenen Planabweichungen festgestellt und transparent gemacht werden. Dieser Plan-/Ist-
Vergleich wird auch dadurch möglich, dass der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung sich formal und materiell 
entsprechen und daher für einen Vergleich eine gute Ausgangslage bieten. 
 
Im Rahmen eines Vergleiches der Plan- und Ist-Werte der gemeindlichen Erträge und Aufwendungen des Haus-
haltsjahres sollen von der Gemeinde die Abweichungen analysiert werden, um dadurch Kenntnisse über deren 
Art und Umfang sowie über die örtlichen Gründe dafür zu erlangen. Dazu gehören dann entsprechende Angaben 
im Anhang, wenn z. B. die entstandene Differenz zwischen dem Ressourcenaufkommen und dem Ressourcen-
verbrauch der Gemeinde erheblich ist oder die Gründe oder Anlässe für eine Planabweichung von erheblicher 
Bedeutung sind. Ein Maßstab ist dabei, dass den Informationserfordernissen des gemeindlichen Jahresabschlus-
ses sowie den Informationsbedürfnissen der Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ausreichend 
Rechnung zu tragen ist (vgl. § 44 Absatz 1 GemHVO NRW). 
 
 
2.5.2 Der Nachweis der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
 
Zu Planabweichungen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung führen regelmäßig die über- und außerplanmäßi-
gen Aufwendungen, die im Laufe des Haushaltsjahres notwendig werden (vgl. § 83 GO NRW). Diese zusätzli-
chen Aufwendungen verändern nicht den ursprünglichen Haushaltsansatz und führen daher nicht zu Planfort-
schreibungen im gemeindlichen Haushaltsplan. Eine Voraussetzung bei der Entscheidung über solche Aufwen-
dungen ist, dass in jedem Einzelfall eine „Deckung“ dafür im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein muss. 
Bei der Entscheidung über eine Deckung der zusätzlichen Aufwendungen darf z. B. das gesetzliche Gebot über 
den jährlichen Haushaltsausgleich nicht außer Betracht bleiben, auch wenn bei ausreichender Deckung der über- 
und außerplanmäßigen Aufwendungen im Einzelfall, z. B. durch Mehrerträge, der Haushaltsausgleich im Grund-
satz nicht beeinflusst wird (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW).  
 
Bei einer ordnungsmäßigen Abwicklung der einzelnen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen muss im 
Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses nicht mehr eine „Gesamtdeckung“ innerhalb des Haushalts oder 
der produktorientierten Teilpläne bestehen oder hergestellt werden. Der in den Teilergebnisrechnungen und Teil-
finanzrechnungen enthaltene Plan-/Ist-Vergleich enthält zwar regelmäßig den entstandenen haushaltsmäßigen 
Mehrbedarf, gleichwohl führt die gesetzlich erforderliche haushaltsmäßige Deckung im Einzelfall nicht dazu, dass 
in diesem rechnungsmäßigen Vergleich zwischen dem Plan-Wert und dem Ist-Wert einer Teilrechnung keine 
Differenz mehr bestehen kann.  

 
In diesem Zusammenhang soll bei einem im gemeindlichen Ergebnisplan (vgl. § 2 GemHVO NRW) ausgewiese-
nen negativen Jahresergebnis nicht noch durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen das geplante Defizit 
vergrößert werden. Die Gemeinde muss daher bei ihrer Haushaltsführung im Haushaltsjahr ggf. auf überplanmä-
ßige oder außerplanmäßige Aufwendungen verzichten, wenn nicht durch einen Verzicht auf geplante Aufwen-
dungen bzw. Ermächtigungen oder durch Mehrerträge die Deckung des Mehrbedarfs hergestellt wurde. Die Zu-
stimmung des Kämmerers, des Bürgermeisters und des Rates zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
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kann in besonderen Fällen im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses erfolgen, sofern erst zu diesem 
Zeitpunkt die entstandenen Aufwendungen erkennbar und dem abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzu-
rechnen sind, z. B. beim Vorliegen einer voraussichtlich dauernden Wertminderung bei gemeindlichen Sachanla-
gen und Finanzanlagen.  
 
 
2.5.2 Der Nachweis der Ermächtigungsübertragungen 
 
In der Vorschrift ist ausdrücklich bestimmt worden, dass in dem Plan-/Ist-Vergleich in der Ergebnisrechnung die 
von der Gemeinde übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen sind (vgl. § 22 Absatz 1 GemHVO 
NRW). Diese Vorgabe ist sachlich geboten, denn die Übertragung von Aufwandsermächtigungen führt i.d.R. 
dazu, dass das Ergebnis in der Ergebnisrechnung besser ausfällt, als wenn sämtliche im gemeindlichen Ergeb-
nisplan enthaltenen Aufwandsermächtigungen in Anspruch genommen worden wären. Durch die Ermächtigungs-
übertragungen fällt daher ein geplanter Jahresüberschuss entsprechend höher aus und ein geplanter Jahresfehl-
betrag entsprechend niedriger.  
 
Bei der Vornahme von Ermächtigungsübertragungen sollte daher das erzielte und in der Ergebnisrechnung nach-
gewiesene Jahresergebnis der Gemeinde erläutert und dazu der Umfang der noch nicht genutzten und übertra-
genen Ermächtigungen angegeben werden. Bei dem gesonderten Ausweis der übertragenen Ermächtigungen im 
Plan-/Ist-Vergleich in der Ergebnisrechnung ist die örtliche Regelung über die Geltungsdauer der übertragenen 
Aufwandsermächtigungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zu beachten. Es muss von der 
Gemeinde im Rahmen ihres Jahresabschlusses sichergestellt werden, dass nur noch verfügbare Ermächtigungen 
übertragen werden (vgl. § 22 Absatz 1 GemHVO NRW). 
 
 
2.6 Die erweiterte Ergebnisrechnung  
 
Für die Beurteilung des gemeindlichen Jahresabschlusses ist es zweckmäßig, bei laufenden Ermächtigungsüber-
tragungen die Ergebnisrechnung wie nachfolgend aufgezeigt zu gestalten (vgl. Abbildung). 
 

 
Ein Beispiel für eine erweiterte Ergebnisrechnung 
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Abbildung 520 „Ein Beispiel für eine erweiterte Ergebnisrechnung“ 
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Es können dadurch insbesondere die in der Ergebnisrechnung zulässigen Veränderungen der Haushaltspositio-
nen gegenüber der Ergebnisplanung aufgezeigt werden, z. B. durch einen Nachtragshaushaltsplan nach § 10 
GemHVO NRW oder Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO NRW. Die Gemeinde kann auch andere 
Gegebenheiten zum Anlass nehmen, die gemeindliche Ergebnisrechnung zum abgelaufenen Haushaltsjahr ent-
sprechend bedarfsgerecht zu differenzieren. Ein solcher erweiterter örtlich geprägter Plan-/Ist-Vergleich ist sach-
gerecht, um die Gründe für die Abweichung aufzuzeigen und um die künftige Haushaltsplanung besser vorneh-
men zu können.  
 
Für solche Veränderungen oder Erweiterungen von haushaltsmäßigen Ermächtigungen bieten sich dabei Anga-
ben nach dem auszuweisenden Plan-/Ist-Vergleich an, z. B. im Anschluss an die gesondert vorzunehmenden 
Angaben über die nach § 22 GemHVO NRW vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen. Die Erweiterung 
der gemeindlichen Ergebnisrechnung ist dabei von der Gemeinde in eigener Verantwortung vorzunehmen (vgl. 
Nr. 1.6.1 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Nachweis der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage): 
 
3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Vorschrift des § 43 Absatz 3 GemHVO NRW legt fest, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und 
aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 GO NRW, die für die gemeindliche Aufgabenerfül-
lung nicht mehr benötigt werden sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemei-
nen Rücklage im Eigenkapital der gemeindlichen Bilanz zu verrechnen sind. Diese Geschäftsvorfälle werden 
nicht mehr der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zugerechnet und sollen daher nicht mehr in das 
Jahresergebnis in der gemeindlichen Ergebnisrechnung einbezogen werden. Die aus diesen Geschäftsvorfällen 
entstehenden Aufwendungen und Erträge wirken sich daher nicht auf auf den jährlichen Haushaltsausgleich des 
betreffenden Haushaltsjahres aus.  
 
Das Erreichen des Haushaltsausgleichs durch die Gemeinde im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses 
wird aber weiterhin an dem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresergebnis gemessen. Die Verrech-
nung mit der allgemeinen Rücklage löst zudem nicht unmittelbar die Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes aus. Die Gemeinde hat jedoch zum Abschlussstichtag zu prüfen, ob durch die 
Verrechnungen das gemeindliche Eigenkapital in einem Umfang in Anspruch genommen wird, dass unter Beach-
tung der Schwellenwerte die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in einem folgenden 
Haushaltsjahr entsteht (vgl. § 76 Absatz 1 GO NRW). Sofern diese Sachlage gegeben ist, muss die Gemeinde 
die notwendigen haushaltswirtschaftlichen Konsolidierungsmaßnahmen unmittelbar einleiten. 
 
Die zugelassene Verrechnung von Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage ist hinsichtlich ihrer Höhe vom 
Bestand der Rücklage und der weiteren haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde abhängig. Im 
Haushaltsjahr vorgenommene Verrechnungen können dabei auch dazu beitragen, dass trotz eines hinnehmbaren 
Fehlbetrages in der gemeindlichen Ergebnisrechnung künftig eine Überschuldung der Gemeinde droht (vgl. § 75 
Absatz 7 GO NRW). Einer möglichen Verrechnung der gemeindlichen Aufwendungen mit der allgemeinen Rück-
lage im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses sollte deshalb eine Prüfung der Gemeinde vorausgehen, 
ob dieser Ressourcenverbrauch eigenkapitalverträglich ist für die Gemeinde ist.  
 
 
3.2 Der Nachweis der Verrechnung 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Ergebnisrechnung sollen die Erträge und Aufwendungen, die aus dem Abgang 
und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und aus den Wertveränderungen von Finanzanlagen ent-
standen und mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden sind, erfasst und durch eine nachrichtliche Angabe 
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gesondert nachgewiesen werden. Sofern solche Erträge und Aufwendungen innerhalb des Haushaltsjahres in der 
gemeindlichen Ergebnisrechnung erfasst wurden, sind diese Erträge und Aufwendungen dann im Rahmen des 
Jahresabschlusses herauszurechnen und nach dem Jahresergebnis der Gemeinde nachrichtlich anzugeben. 
 
Der Nachweis sollte deshalb so aufgebaut sein, dass die Erträge und Aufwendungen, die aus dem Abgang und 
der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstanden sind, getrennt von den Erträgen und Aufwendungen 
aus den Wertveränderungen von Finanzanlagen aufgezeigt werden. Die zulässige Verrechnung mit der allgemei-
nen Rücklage führt zur Veränderung des gemeindlichen Eigenkapitals, sodass die Verrechnung auch in die Über-
sicht über die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals einzubeziehen ist, die dem gemeindlichen Haus-
haltsplan als Anlage beizufügen ist (vgl. § 1 Absatz 2 Nummer 7 GemHVO NRW). Für die nachrichtlichen Anga-
ben der Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen durch die Gemeinde mit der allgemeinen Rücklage bietet 
sich folgende Möglichkeit an (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 521 „Angaben zur Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage“ 
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Die Gemeinde hat eigenverantwortlich die Darstellung ihres Nachweises der zulässigen unmittelbaren Verrech-
nung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage zu gestalten. Sofern in ihrer Ergebnisrech-
nung auch der Nachweis über die Erfüllung der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich enthalten ist, bietet es sich 
für die Gemeinde an, die Angaben zur Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage daran anzuschließen. Die 
Gemeinde kann dabei auch angeben, ob aufgrund dieser beiden Ergebnisgrößen ein haushaltswirtschaftlicher 
Erfolg oder ein Verlust für die Gemeinde, bezogen auf das Haushaltsjahr, entstanden ist.  
 
 
3.3 Das Gesamtbild der Ergebnisrechnung 
 
Die haushaltsrechtlichen Vorgaben und die Bedeutung einzelner haushaltswirtschaftlicher Vorgänge und Ergeb-
nisse bringen es mit sich, dass die gemeindliche Ergebnisrechnung eine Vielzahl von Informationen unmittelbar 
aufzeigen soll. Die Gemeinde muss daher örtlich entscheiden, in welcher Art und Weise sachlich sinnvolle Infor-
mationen zusätzlich in die Ergebnisrechnung eingebaut werden. Der Nachweis der Erfüllung der Verpflichtung 
zum Haushaltsausgleich im Jahresabschluss ist dabei genauso gewichtig wie der Nachweis über die Erfolge der 
gemeindlichen Haushaltskonsolidierung. Die Gemeinde sollte daher unter Berücksichtigung der örtlichen Verhält-
nisse und des Informationsbedarfs ein Gesamtbild der Ergebnisrechnung konzipieren, dass der örtlichen Haus-
haltswirtschaft nach Ablauf des Haushaltsjahres gerecht wird. Sie sollte dabei eine Grundkonzeption festlegen, 
die sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht mehrjährig genutzt werden kann.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ  
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§ 39 
Finanzrechnung 

 
1In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen 
getrennt von einander nachzuweisen. 2Dabei dürfen Auszahlungen nicht mit Einzahlungen verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nicht anderes zugelassen ist. 3Für die Aufstellung der Finanzrechnung 
finden § 3 und § 38 Abs. 2 entsprechende Anwendung. 4In dieser Aufstellung sind die Zahlungen aus der Auf-
nahme und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung gesondert auszuweisen. 5Fremde Finanzmittel nach 
§ 16 Abs. 1 sind darin in Höhe der Änderung ihres Bestandes gesondert vor den gesamten liquiden Mitteln aus-
zuweisen.    
 
 
Erläuterungen zu § 39: 

 
I. Allgemeines 
 
1. Die Zwecke der Finanzrechnung 
 
Im NKF ist die gemeindliche Finanzrechnung die dritte Säule des Drei-Komponentensystems Sie dient dem 
Nachweis der von der Gemeinde im Haushaltsjahr erzielten Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen. Sie soll 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des finanzwirtschaftlichen Geschehens der Gemeinde 
im abgelaufenen Haushaltsjahr vermitteln. Die gemeindliche Finanzrechnung ist mit der im kaufmännischen 
Rechnungswesen bekannten „Kapitalflussrechnung“ verwandt, ist aber auf die Belange der Gemeinden ausge-
richtet worden. Mit ihr sollen die tatsächlichen Zahlungsströme der Gemeinde unmittelbar erfasst, zeitraumbezo-
gen abgebildet und nachgewiesen werden. 
 
Die gemeindliche Finanzrechnung kann dadurch aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle 
Lage der Gemeinde liefern und durch die Abbildung sämtlicher Zahlungsströme der Ein- und Auszahlungen die 
Finanzierungsquellen der Gemeinde offenlegen (Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung). Sie soll aber 
auch die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes der Gemeinde aufzeigen und die Einhaltung des Stufensys-
tems der Gesamtdeckung nachprüfbar machen (vgl. § 20 GemHVO NRW). Aus den in der gemeindlichen Finanz-
rechnung zu bildenden Salden und Summen können daher sachliche Schlussfolgerungen für das haushaltswirt-
schaftliche Handeln der Gemeinde gezogen werden.  
 
Auf solchen Erkenntnissen baut das tatsächliche haushaltswirtschaftliche Geschehen vor Ort auf. Aus einem 
negativen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kann z. B. nicht unmittelbar 
der Schluss gezogen werden, in dieser Höhe seien von der Gemeinde auch Kredite zur Liquiditätssicherung 
aufgenommen worden. Auch aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit der Ge-
meinde kann nicht unmittelbar der Schluss gezogen werden, dass dieser Betrag den tatsächlichen Kreditbedarf 
für gemeindliche Investitionen im Haushaltsjahr darstellt. Die Gemeinde kann z. B. Veräußerungserlöse für die 
Tilgung von Investitionskrediten nutzen, sodass in solchen Fällen der Kreditbedarf größer ist als der in der ge-
meindlichen Finanzrechnung ausgewiesene Saldo aus der gemeindlichen Investitionstätigkeit. Außerdem müssen 
erhaltene investive Zuwendungen, die auch für laufende Zwecke verwenden dürfen, gleichwohl ungekürzt als 
erhaltene investive Zuwendung unter der Investitionstätigkeit der Gemeinde erfasst und nachgewiesen werden. 
 
Die Gemeinde muss entsprechend der Zwecke der gemeindlichen Finanzrechnung umfassend dafür Sorge tra-
gen, dass die örtliche Zahlungsabwicklung die Einzahlungs- und Auszahlungsarten zutreffend nach den sachlich 
und zeitlich erforderlichen Abgrenzungen unter Beachtung der örtlichen Produktorientierung erfasst. Die eigen-
ständige Finanzverantwortung der Gemeinde lässt dabei einen Verzicht auf haushaltsrechtliche Vorgaben von 
örtlichen Sachkonten zu. Die Erhebungsmerkmale der jährlichen Finanzstatistik bieten der Gemeinde ausrei-
chende Hinweise, die örtliche Kontenbildung im Rahmen ihres Entscheidungsspielraums eigenverantwortlich 
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unter Aspekten des Berichtswesens festzulegen. Die Gemeinde vereinfacht dadurch ihre Pflicht, sachgerechte 
und notwendige Kontrollen und Überwachungen ihres Buchungs- und Zahlungsgeschäftes vorzunehmen, um die 
Richtigkeit der haushaltswirtschaftlichen Daten zu gewährleisten (vgl. § 31 Absatz 4 GemHVO NRW). 
 
 
2. Die Integration der Finanzrechnung im NKF 
 
2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Der integrative Charakter des NKF als Drei-Komponenten-System entsteht durch die systematische Verzahnung 
von Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Ausgehend von den Zielen und den inhaltlichen Festlegun-
gen für die gemeindliche Finanzrechnung wurde das Zusammenspiel im Drei-Komponenten-System sowie die 
Ermittlung der tatsächlichen Zahlungsströme der Gemeinde bestimmt. Die Finanzrechnung macht daher die 
strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge der Gemeinde transparent. Ihr Saldo fließt dabei unmit-
telbar in den Bilanzposten „Liquide Mittel“ der gemeindlichen Bilanz ein. Die Finanzrechnung unterliegt wie alle 
anderen Teile der gemeindlichen Haushaltswirtschaft den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Dabei 
kommt ihr die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Gemein-
de zu vermitteln und die Einzahlungs- und Auszahlungsströme nachvollziehbar aufzuzeigen.  
 
Die gemeindlichen Zahlungen sind für den Ausweis in der gemeindlichen Finanzrechnung durch eine von der 
Gemeinde bestimmte Buchungsmethode zu ermitteln (vgl. § 27 Absatz 4 GemHVO NRW). Alle Buchungsmetho-
den der direkten Ermittlung der gemeindlichen Zahlungsströme sind als zulässig eingestuft worden. Sie sind im 
Ergebnis geeignet, sichere und genaue Daten in der gewünschten haushaltsrechtlichen Detaillierung nach ein-
zelnen Ein- und Auszahlungsarten zu liefern. Die Methoden unterscheiden sich deshalb im Wesentlichen nur 
hinsichtlich der kontentechnische Abbildung. Die Ermittlung der gemeindlichen Zahlungsströme darf jedoch nicht 
durch eine indirekte Rückrechnung aus dem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresergebnis erfolgen.  
 
 
2.2 Die Finanzrechnung im doppischen Verbund 
 
Die gemeindliche Finanzrechnung kann im Zusammenhang mit der doppischen Buchung der gemeindlichen 
Geschäftsvorfälle im Verbund mitgeführt werden. Das Grundprinzip ist dabei, im doppischen Buchungssatz die 
zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle der Gemeinde nicht unmittelbar gegen ein aktives Bestandskonto „Bank“ 
zu buchen, sondern gegen ein auf zahlreiche Finanzpositionen aufgegliedertes „Bankkonto“. Im NKF-
Kontenrahmen wurden deshalb für die Finanzrechnung die beiden eigenständigen Kontenklassen 6 (Einzahlun-
gen) und 7 (Auszahlungen) vorgesehen.  
 
Für jede gemeindliche Einzahlungs- und Auszahlungsart muss dabei ein eigenes Finanzkonto angelegt werden, 
das bei zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen angesprochen wird. Diese Konten sollen von der Gemeinde unter 
Beachtung des NKF-Kontenrahmens und der gemeindlichen Haushaltspositionen (Mindestvorgabe nach § 3 
GemHVO NRW) sowie unter Berücksichtigung der örtlichen Bedürfnisse von der Gemeinde eigenverantwortlich 
eingerichtet werden. In Analogie zu den gemeindlichen Finanzmittelkonten werden dann bei der Gemeinde die 
Einzahlungen auf der Sollseite und die Auszahlungen auf der Habenseite gebucht.  
 
Durch die Zusammenführung der Konten m Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses kann im Rahmen der 
gemeindlichen Finanzrechnung der Saldo ermittelt werden, der dem Saldo bei Buchungen auf dem Bestandskon-
to „Bank“ entsprechen würde. Die von der Gemeinde auf dieser Grundlage eingerichteten Finanzrechnungskon-
ten werden daher bei der Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen als Untergliederungen des Be-
standskontos „Bank“ oder anderer Zahlungsmittelkonten, z. B. „Kasse“, angesprochen.  
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Bei dieser Vorgehensweise werden die klassischen Finanzmittelkonten (Bankkonten, Kassenkonten) aus dem 
doppischen Kreislauf herausgelöst. Im Rahmen der Eröffnungsbuchungen erscheint deren kumulierter Anfangs-
bestand in der jährlichen Eröffnungsbilanz und als Vortrag auf dem Bestandskonto „Liquide Mittel“. Am Ende des 
Jahres ergibt sich dann der Finanzmittelendbestand durch Hinzurechnung des Abschlusssaldos aus der Finanz-
rechnung. Die Finanzrechnungskonten können deshalb als Unterkonten des Finanzmittelkontos angesehen wer-
den. In diesem Fall werden die Abschlusssalden der einzelnen Einzahlungs- und Auszahlungskonten der Finanz-
rechnung in die Abschlusskonten (Kontenklasse 8) übertragen.  
 
Der sich hieraus ergebende Abschlusssaldo der gemeindlichen Finanzrechnung wird in das aktive Bestandskonto 
„Liquide Mittel“ gegengebucht und ergibt zusammen mit dem Anfangsbestand der Finanzmittel der Gemeinde den 
Endbestand auf diesem Konto. Die einzelnen Finanzmittelkonten werden statistisch (d.h. außerhalb des doppi-
schen Verbundes) mitgeführt. Hierüber wird die täglich notwendige Abstimmung der einzelnen Bankkonten und 
der Kasse ermöglicht. Die zusammengefassten Endbestände aus diesen Konten können dabei als Vergleichswert 
für den durch die Finanzrechnung ermittelten Finanzmittelendbestand verstanden werden. 
 
 
2.3 Das Mitführen von Finanzrechnungskonten 
 
Beim Mitführen von Finanzrechnungskonten im Rahmen der Buchung gemeindlicher Geschäftsvorfälle wird in der 
klassischen Weise doppisch gebucht, sodass die Einzahlungen und Auszahlungen immer unmittelbar gegen das 
Bestandskonto „Bank“ oder andere Zahlungsmittelkonten, z. B. „Kasse“ gebucht werden. Die Information über die 
betroffene Finanzposition wird dem Buchungssatz dann im DV-System durch eine Zusatzkontierung mitgegeben. 
Ein solches zusätzliches Kriterium kann mit der Zusatzangabe einer Kostenstelle bei der Buchung eines ge-
meindlichen Geschäftsvorfalls verglichen werden. Bei diesem Verfahren können die im NKF-Kontenrahmen für 
die Finanzrechnung enthaltenen Kontenklassen 6 und 7 eine entsprechende Anwendung finden.  
 
Das Mitführen von Finanzrechnungskonten wird zudem erleichtert, wenn die Gemeinde in ihrem Buchungssystem 
die erforderlichen Ergebnis- und Finanzpositionen zutreffend eingerichtet hat. Das System kann dann bei den 
zahlreichen örtlichen Buchungen die entsprechenden Finanzpositionen automatisch ansteuern. Bei der statisti-
schen Mitführung der Finanzrechnungskonten erfolgt dabei eine Mitkontierung aller zahlungswirksamen Vorgän-
ge, um diese in einem gesonderten Rechenwerk zu verzeichnen. Die Finanzmittelkonten werden weiterhin nach 
den Regeln des kaufmännischen Rechnungswesens bebucht und bleiben so in dem doppischen Buchungskreis-
lauf erhalten. Ein Mitführen von Finanzrechnungskonten bedeutet daher, dass die Finanzmittelkonten (Bank, 
Kasse) doppisch geführt werden können. Die Finanzrechnung wird dabei in Form der „einfachen“ und nicht als 
doppelte Buchführung in einem gesonderten Rechenwerk nachgehalten.  
 
Im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses werden die Abschlusssalden der Konten aus den Kontenklas-
sen 6 und 7 jeweils addiert und in das Abschlusskonto der Finanzrechnung übertragen. Der Saldo zwischen den 
zusammengefassten Einzahlungen und Auszahlungen ist der Abschlusssaldo der gemeindlichen Finanzrech-
nung. Dieser Betrag wird im Unterschied zur Finanzrechnung im doppischen Verbund nicht auf ein Bestandskon-
to auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz übertragen. Vielmehr dient der ermittelte Betrag dem reinen Ab-
gleich mit dem festgestellten Abschlussbestand der Finanzmittelkonten. Er bleibt daher im Abschlusskonto der 
Finanzrechnung stehen.  
 
 
3. Die Anwendung des Bruttoprinzips 
 
3.1 Die Inhalte des Bruttoprinzips 

 
Die Finanzrechnung der Gemeinde ist als Bruttorechnung zu führen. Der Nachweis der tatsächlichen Einzahlun-
gen und der Auszahlungen im Haushaltsjahr ist nur möglich, wenn das Bruttoprinzip auch in der Finanzrechnung 
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Anwendung findet. Eine Saldierung der gemeindlichen Einzahlungen und Auszahlungen würde grundsätzlich die 
Übersicht über die gemeindlichen Finanzmittel bzw. die Liquidität der Gemeinde beeinträchtigen. Nach der Vor-
schrift dürfen deshalb von der Gemeinde geleistete Auszahlungen nicht mit den erzielten Einzahlungen verrech-
net werden, soweit nicht durch Gesetz oder Verordnung etwas anderes zugelassen worden ist. Eine Verrechnung 
von gemeindlichen Finanzmitteln im Sinne einer Aufrechnung würde auch gegen die Buchführungsgrundsätze 
„Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ verstoßen. Das Bruttoprinzip verhindert somit auch eine Verschleierung inner-
halb der gemeindlichen Finanzrechnung.  
 
Unter Beachtung des Bruttoprinzips sind deshalb in der gemeindlichen Finanzrechnung für sämtliche auszuwei-
sende Einzahlungs- und Auszahlungsarten jeweils Jahressummen zu bilden (vgl. § 3 GemHVO NRW). Dadurch 
werden die tatsächlichen liquiditätswirksam gewordenen Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 
nach ihrem Umfang und nach ihren Arten aufgezeigt und nachgewiesen. Im Rahmen der Abwicklung des ge-
meindlichen Zahlungsverkehrs können grundsätzlich die personenbezogenen Auszahlungen der Gemeinde an 
einen Dritten mit dessen bestehenden Zahlungsverpflichtungen verrechnet werden.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die nach den §§ 387 ff. BGB zulässigen Aufrechnungen nicht als 
Abweichungen vom vorgegebenen Bruttoprinzip angesehen werden können. Bei solchen Aufrechnungen sind in 
den damit in Verbindung stehenden gemeindlichen Geschäftsunterlagen sowohl zeitlich als auch sachlich die 
Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde gegenüber einem Dritten und die gemeindlichen Ansprüche gegenüber 
diesem Dritten getrennt voneinander dokumentiert. 
 
 
3.2 Die Ausnahme vom Bruttoprinzip 
 
Durch die Vorschrift des § 23 Absatz 2 GemHVO NRW wird eine Ausnahme vom gemeindlichen Bruttoprinzip 
zugelassen. Die Gemeinde kann Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die sie zurück-
zuzahlen hat, bei den Erträgen absetzen, auch wenn es sich um Erträge der Vorjahre handelt. Diese haushalts-
rechtlich bestimmte Ausnahme wirkt sich über die gemeindliche Ergebnisrechnung auch auf die Finanzrechnung 
aus und ist von der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Die genannte Vorschrift soll dabei dem Umstand der 
haushaltswirtschaftlichen Praxis der Gemeinde Rechnung tragen, dass die Erhebung von Abgaben und deren 
endgültige Abrechnung regelmäßig nicht in einem Haushaltsjahr abschließend erfolgen können.  
 
In den Fällen, in denen es sich um eine andauernde, regelmäßig wiederkehrende Leistungspflicht des Dritten 
handelt, hat es sich in der Vergangenheit bewährt, dass Erstattungen von zu viel berechneten und gezahlten 
Beträgen mit den späteren Zahlungen verrechnet werden können. Für die gemeindliche Finanzrechnung bedeutet 
dieses, dass die Abgaben, z. B. Steuern, Gebühren und Beiträge, dort mit dem Nettobetrag nachzuweisen sind, 
der sich nach Abzug der Erstattungen als Einzahlung bei der Gemeinde verbleibt.  
 
 
4. Der Verzicht auf Einzahlungen 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entstehen aus dem öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen 
Handeln der Gemeinde vielfältige Ansprüche gegenüber Dritten. Sofern die Gemeinde ihre Leistungspflicht erfüllt 
hat, steht ihr i.d.R. eine Geldleistung als Gegenleistung des Dritten zu. Bei deren Nichterfüllung zum Abschluss-
stichtag hat die Gemeinde solche Ansprüche mit ihrem geldlichen Gegenwert als Forderungen in der gemeindli-
chen Bilanz anzusetzen. Der Umfang und die Art der ansetzbaren gemeindlichen Forderungen sind dabei von 
den rechtlichen und den tatsächlichen Verhältnissen zum jeweiligen Abschlussstichtag abhängig.  
 
Die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort werden dabei auch vielfach dadurch bestimmt, dass die Gemeinde zwar 
ihre Ansprüche vollständig erfasst und rechtzeitig geltend gemacht hat, jedoch eine Einziehung unterbleibt (vgl. § 
23 Absatz 3 GemHVO NRW). Die Gemeinde hat in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, bestehende Ansprü-
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che niederzuschlagen, wenn feststeht, dass die Einziehung gegenüber dem Schuldner keinen Erfolg haben wird, 
oder wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des gemeindlichen Anspruchs stehen. Sie kann 
ihre Ansprüche gegenüber einem Schuldner auch ganz oder zum Teil erlassen, wenn die Einziehung nach Lage 
des Einzelfalles eine besondere Härte für den Schuldner bedeuten würde.  
 
Der Plan-/Ist-Vergleich in der gemeindlichen Finanzrechnung lässt bei aufgezeigten negativen Differenzbeträgen 
nicht unmittelbar erkennen, aus welchen Gründen die bei den einzelnen Einzahlungsarten tatsächlich erzielten 
Einzahlungen (Ist-Beträge) geringer sind als die ausgewiesenen Plan-Werte. Soweit ein negativer Differenzbetrag 
bei den einzelnen Einzahlungsarten in der Finanzrechnung von der Gemeinde ausgewiesen wird und der Betrag 
vollständig oder zum Teil aufgrund eines Verzichtes durch die Gemeinde entstanden ist, sollte ein solcher Sach-
verhalt von der Gemeinde aus Transparenzgründen offengelegt und die Gründe dazu aufgezeigt werden. Die 
nachfolgende Übersicht soll dazu eine Hilfestellung zu solchen Angaben im gemeindlichen Jahresabschluss 
bieten (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Übersicht über Einzahlungsausfälle bei der Gemeinde 
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Abbildung 522 „Die Übersicht über Einzahlungsausfälle bei der Gemeinde“ 
 
Die Übersicht soll nicht dazu dienen, alle gemeindlichen Geschäftsvorfälle aufzuzeigen, die z. B. von einem Er-
lass der gemeindlichen Ansprüche berührt werden. Die Gemeinde hat vielmehr eigenverantwortlich über die Art 
der Differenzierung der Angaben zu entscheiden. Die gemeindlichen Einzahlungsarten stellen dazu eine der 
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Möglichkeiten dar (vgl. § 3 Absatz 1 GemHVO NRW). Die Gemeinde kann sich aber auch entscheiden, derartige 
Angaben in ihrem Jahresabschluss in beschreibender Form zu machen. 
 
  
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Satz 1 (Nachweis der Einzahlungen und Auszahlungen): 
 
1.1 Die Inhalte der Vorschrift 
 
Die Vorschrift regelt in Ausfüllung der §§ 89 und 93 GO NRW die für die Zahlungsabwicklung und Liquiditätspla-
nung im Interesse der Sicherheit unabdingbaren Ausführungsgrundsätze. Dadurch soll sicherstellen werden, dass 
Zahlungsverfahren aufgrund der Buchungen örtlicher Geschäftsvorfälle nach einheitlichen Maßstäben hinrei-
chend sicher durchgeführt werden. Die Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ stellen dabei im NKF 
den zutreffenden Buchungsstoff für die gemeindliche Zahlungsabwicklung dar. Bei den Einzahlungen handelt es 
sich um einen tatsächlichen Geldzufluss bei der Gemeinde, der zum Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und 
Dienstleistungen entsteht und eine Erhöhung der verfügbaren Finanzmittel der Gemeinde bewirkt. Bei den Aus-
zahlungen fließen zum Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen monetäre Finanzmittel an Dritte 
ab und mindern den Bestand der gemeindlichen Finanzmittel.  
 
In der gemeindlichen Finanzrechnung ist dementsprechend die im Haushaltsjahr erfolgte Änderung des Bestan-
des an Finanzmitteln insgesamt nachzuweisen. Die Gemeinde hat außerdem den Bestand an liquiden Mitteln 
festzustellen und zu bilanzieren. Dabei müssen - wie im gemeindlichen Finanzplan - der Saldo für die Zahlungen 
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde sowie der Saldo aus den Zahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und daraus der Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres ermittelt werden. 
In diese Abrechnung ist der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit einzubeziehen, der aus den Zahlungen aus der 
Aufnahme und der Tilgung von Krediten für Investitionen sowie von Krediten zur Liquiditätssicherung entsteht. 
Dadurch lässt sich von der Gemeinde die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln ermitteln und in der 
Finanzrechnung aus- und nachweisen. Der Endbestand an Finanzmitteln ist als vorhandene liquide Mittel der 
Gemeinde in den dafür vorgesehenen Bilanzposten der Schlussbilanz des Haushaltsjahres überzuleiten. 
 
 
1.2 Die Anwendung des Liquiditätsänderungsprinzips 
 
Im NKF findet für den Nachweis und die Erfassung der gemeindlichen Einzahlungen und Auszahlungen das Kas-
senwirksamkeitsprinzip unmittelbar Anwendung. Es wird oftmals auch als „Liquiditätsänderungsprinzip“ bezeich-
net, weil die gemeindlichen Einzahlungen und Auszahlungen eine ständige Veränderung der gemeindlichen Fi-
nanzmittel und damit der liquiden Mittel der Gemeinde bewirken. Entsprechend werden die kurzfristigen Kredite 
der Gemeinde zur Verstärkung ihrer Geldmittel auch Kredite zur Liquiditätssicherung genannt und nicht mehr als 
„Kassenkredite“ bezeichnet. Die Anwendung des Kassenwirksamkeitsprinzips als Liquiditätsänderungsprinzip 
bedingt, dass in der gemeindlichen Finanzrechnung unter den Haushaltspositionen nur Beträge in Höhe der im 
Haushaltsjahr tatsächlich eingegangenen oder geleisteten Zahlungen erfasst werden dürfen, weil nur solche 
Zahlungen auch eine Änderung der Liquidität der Gemeinde bewirken.  
 
 
1.3 Keine Anwendung des Fälligkeitsprinzips 
 
Bei der Erfassung von Einzahlungen und Auszahlungen in der gemeindlichen Finanzrechnung kommt nicht das 
Fälligkeitsprinzip zur Anwendung, auch wenn sich vielfach bei den gemeindlichen Geschäftsvorfällen der Zeit-
punkt des Eingangs einer Einzahlung bei der Gemeinde sowie die Leistung einer Auszahlung durch die Gemein-
de mit dem vereinbarten Fälligkeitstermin decken. Dieses Prinzip ist für den Nachweis der gemeindlichen Einzah-
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lungen und Auszahlungen nicht geeignet, denn es ist auf die Erwartung von Zahlungen ausgerichtet und nicht auf 
die Durchführung des tatsächlichen Zahlungsvorgangs bei der Gemeinde. Die oftmals vorgenommene Gleichset-
zung des Fälligkeitsprinzips mit dem Kassenwirksamkeitsprinzip bzw. dem Liquiditätsänderungsprinzip oder eine 
zeitliche Übereinstimmung ist kein ausreichender haushaltswirtschaftlicher Anlass oder eine zulässige Grundlage, 
in der Zahlungsabwicklung der Gemeinde die Einzahlungen und Auszahlungen nach ihren Fälligkeiten zu erfas-
sen und nachzuweisen. 
 
 
1.4 Keine Periodenabgrenzung in der Finanzrechnung 
 
Für den Nachweis der gemeindlichen Einzahlungen und Auszahlungen ist es nicht zulässig, die zahlungswirksa-
men Erträge und Aufwendungen aus der gemeindlichen Ergebnisrechnung betragsgleich und ungeprüft als tat-
sächliche Zahlungen in die gemeindliche Finanzrechnung zu übernehmen. Die Erfassung der unterschiedlichen 
Rechengrößen erfolgt auch nach unterschiedlichen Prinzipien, sodass keine Identität zwischen den Beträgen in 
der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung bestehen muss. Eine immer gleiche Zuordnung würde daher die 
Aussagekraft des gemeindlichen Jahresabschlusses erheblich einschränken. Von der Gemeinde muss daher im 
Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses auch dokumentiert werden, dass die Beträge in der gemeindli-
chen Finanzrechnung nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst worden sind und nicht nach dem Prinzip der 
Periodenabgrenzung der Ergebnisrechnung. 
 
Es sind daher in die Aufstellung der örtlichen Finanzrechnung auch noch nicht die Einzahlungen einzubeziehen, 
die zum Abschlussstichtag noch nicht bei der Gemeinde eingegangen sind, aber bis zum Ende des abgelaufenen 
Haushaltsjahres fällig waren. Diese Vorgabe gilt auch für die Auszahlungen der Gemeinde, die trotz Fälligkeit im 
Haushaltsjahr bis zum Abschlussstichtag noch nicht geleistet worden sind. Andererseits sind aber die Einzahlun-
gen in der gemeindlichen Finanzrechnung des Haushaltsjahres zu erfassen, die trotz einer Fälligkeit in einem 
anderen Haushaltsjahr bei der Gemeinde eingegangen sind. Diese Vorgabe gilt entsprechend für gemeindliche 
Auszahlungen, wenn diese durch die Gemeinde im Haushaltsjahr geleistet worden sind.  
 
 
2. Zu Satz 2 (Verrechnungsverbot): 
 
2.1 Die Inhalte des Verrechnungsverbots 
 
Die Finanzrechnung der Gemeinde ist als Bruttorechnung zu führen, denn der Nachweis der tatsächlichen Fi-
nanzmittelherkunft und Finanzmittelverwendung ist nur möglich, wenn das für die Ergebnisrechnung geltende 
Bruttoprinzip auch in der Finanzrechnung Anwendung findet. Unter Beachtung des Bruttoprinzips sind deshalb in 
der gemeindlichen Finanzrechnung für sämtliche auszuweisende Einzahlungsarten und Auszahlungsarten jeweils 
Jahressummen auszuweisen, um die tatsächlichen haushaltsmäßigen Einzahlungen und Auszahlungen im 
Haushaltsjahr nach ihren Arten aufzuzeigen (vgl. § 2 GemHVO NRW). Beim Nachweis der Zahlungen in der 
gemeindlichen Finanzrechnung findet das Kassenwirksamkeitsprinzip unmittelbar Anwendung (vgl. § 11 Absatz 3 
GemHVO NRW).  
 
Nach der Vorschrift dürfen deshalb von der Gemeinde zu leistende Auszahlungen nicht mit eingehenden Einzah-
lungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nicht anderes zugelassen ist. Eine Verrech-
nung bei den gemeindlichen Zahlungen im Sinne einer Aufrechnung würde auch gegen die Buchführungsgrund-
sätze „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ verstoßen. So dürfen z. B. die Zinszahlungen der Gemeinde für die Inan-
spruchnahme eines Kredites an eine Bank nicht mit Zinsen aus Bankguthaben (Anlage von Geldbeständen) ver-
rechnet werden. Eine Verrechnung ist auch dann nicht zulässig, wenn beide Zahlungen aufgrund einer Ge-
schäftsbeziehung mit der gleichen Bank entstehen. Durch eine Saldierung von Einzahlungen und Auszahlungen 
der Gemeinde würde die Übersicht über die gemeindliche Finanzmittelherkunft und Finanzmittelverwendung und 
die damit zusammenhängenden Zahlungsströme beeinträchtigt, wenn nicht sogar verloren gehen. Das in der 
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Vorschrift enthaltene ausdrückliche Saldierungsverbot verhindert somit auch eine Verschleierung innerhalb der 
gemeindlichen Finanzrechnung.  
 
 
2.2 Die Ausnahme vom Verrechnungsverbot 
 
2.2.1 Die Absetzungen nach § 23 GemHVO NRW 
 
Die Gemeinde hat Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die sie zurückzuzahlen hat, 
bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn die Pflicht der Gemeinde sich auf Erträge der Vorjahre beziehen (vgl. § 
23 Absatz 2 GemHVO NRW). Durch diese Vorschrift wird eine Ausnahme vom gemeindlichen Bruttoprinzip zuge-
lassen, die sich auch auf die gemeindliche Finanzrechnung auswirkt. Die genannte Vorschrift soll dem Umstand 
der haushaltswirtschaftlichen Praxis der Gemeinden Rechnung tragen, dass die Erhebung von Abgaben und 
deren endgültige Abrechnung regelmäßig nicht in einem Haushaltsjahr erfolgen können.  
 
Bei einer andauernden, regelmäßig wiederkehrenden Leistungspflicht des Dritten hat es sich in der Vergangen-
heit bewährt, von der Gemeinde festzulegen, dass Erstattungen von zuviel berechneten und gezahlten Beträgen 
mit den späteren Zahlungen verrechnet werden können. Für die gemeindliche Finanzrechnung bedeutet dieses, 
dass die Abgaben, z.B. Steuern, Gebühren und Beiträge, mit dem Nettobetrag nachzuweisen sind, der sich nach 
Abzug der vorhersehbaren Erstattungen als Einzahlung bei der Gemeinde verbleibt.  
 
 
2.2.2 Sonstige zulässige Verrechnungen  
 
Im Rahmen der Abwicklung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs können grundsätzlich auch personenbezogene 
Auszahlungen der Gemeinde gegenüber einem Dritten mit Einzahlungen dieses Dritten verrechnet werden. Der in 
der Finanzrechnung zu führende getrennte und bruttomäßige Nachweis von Ein- und Auszahlungen bleibt davon 
unberührt. Die Verrechnung von Zahlungen zwischen der Gemeinde und ihrem Schuldner oder zwischen der 
Gemeinde als Schuldner gegenüber einem Dritten setzt jedoch voraus, dass beide Beteiligte ihre Ansprüche 
gegenüber ihrem Schuldner geltend gemacht haben. Eine allgemeine Erklärung, dass noch Forderungen offen 
sind bzw. noch nicht erfüllt wurden, reicht für eine Verrechnung der ausstehenden Zahlungen und damit für ein 
Erlöschen der Zahlungsverpflichtungen regelmäßig nicht aus. 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die zivilrechtlich zulässigen Aufrechnungen haushaltsrechtlich 
nicht als Abweichungen vom vorgegebenen Bruttoprinzip angesehen werden können (vgl. §§ 387 ff. BGB). Im 
Rahmen ihrer Finanzbuchhaltung hat die Gemeinde ihre Forderung gegenüber einem Dritten getrennt von ihren 
Verpflichtungen gegenüber diesem Dritten zu erfassen. Sofern dabei z. B. bei beiden Beteiligten eine Zahlungs-
pflicht gegenüber dem Anderen besteht, ist bei einer Aufrechnung der gemeindlichen Zahlungspflicht gegenüber 
der Zahlungspflicht des Dritten bei der Gemeinde kassenmäßig nur der Differenzbetrag als tatsächliche Einzah-
lung oder Auszahlung in der gemeindlichen Finanzrechnung zu erfassen.  
 
Die Aufrechnung zwischen der Gemeinde und dem Dritten bewirkt, dass ab diesem Zeitpunkt die gegenseitigen 
Forderungen, soweit sie sich decken, als erloschen gelten (vgl. § 389 BGB). In den mit einer Aufrechnung in 
Verbindung stehenden gemeindlichen Geschäftsunterlagen sind sowohl zeitlich als auch sachlich die Erfüllung 
der Forderungen der Gemeinde gegenüber einem Dritten und die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen gegen-
über diesem Dritten getrennt voneinander zu dokumentieren. 
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3. Zu Satz 3 (Aufstellung der Finanzrechnung): 
 
3.1 Der Verweis auf § 3 GemHVO NRW 
 
3.1.1 Allgemeine Sachlage 
 
Mit der Finanzrechnung werden daher die tatsächlichen Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes der Ge-
meinde sowie der notwendige Kreditbedarf für Investitionen der Gemeinde aufgezeigt. In der gemeindlichen Fi-
nanzrechnung muss außerdem der Grundsatz der Gesamtdeckung berücksichtigt werden (vgl. § 20 GemHVO 
NRW). Die Einhaltung des Stufensystems der Gesamtdeckung soll u.a. durch die Gliederung der Finanzrechnung 
nachvollziehbar gemacht und gewährleistet werden. Die gemeindliche Finanzrechnung ist nach der Gliederung 
des Finanzplans nach § 3 GemHVO NRW aufgebaut (vgl. Nr. 1.6.3 des Runderlasses des Innenministeriums 
vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Das nachfolgende Schema zeigt die Komponenten der gemeindlichen Fi-
nanzrechnung auf (vgl. Abbildung).  
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Abbildung 523 „Die Komponenten der Finanzrechnung“ 
 
In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gewährleistet die Finanzrechnung durch die Aufnahme aller Zahlungen 
aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Die Finanzrechnung der 
Gemeinde erfasst alle gemeindlichen Geschäftsvorfälle, die das Geldvermögen verändern. Dadurch wird eine 
Verbindung zur gemeindlichen Bilanz hergestellt. Dabei ist auch der unterjährige Liquiditätsbedarf zu berücksich-
tigen, der durch Kredite zur Liquiditätssicherung gedeckt werden kann, wenn dafür in der Haushaltssatzung die 
notwendige und ausreichende Kreditermächtigung enthalten ist (vgl. § 78 i.V.m. § 89 GO NRW).  
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Die Rechengrößen „Auszahlungen“ und „Einzahlungen“ des NKF stellen den Buchungsstoff für den Finanzplan 
und die Finanzrechnung dar. Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen tatsächlichen Geldzufluss, der zum 
Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen entsteht und eine Erhöhung der Finanzmittel der Ge-
meinde bewirkt. Im Einzelnen sind für die Finanzrechnung die für den gemeindlichen Finanzplan bestehenden 
Zielsetzungen bedeutsam (vgl. § 3 GemHVO NRW).  
 
In der Finanzrechnung kann auf die mindestens als einzelne Positionen auszuweisenden Haushaltspositionen 
sowie auf den Ausweis bestimmter Summen- und Salden nicht verzichtet werden (vgl. § 3 GemHVO NRW). Die 
Verzichtsmöglichkeit ist auf die Teilpläne und damit auf die Teilrechnungen begrenzt (vgl. § 4 Absatz 6 GemHVO 
NRW). Ein Verzicht auf Haushaltspositionen in der Finanzrechnung ist dadurch ausgeschlossen. Wegen der 
Festlegung von wenigen Haushaltspositionen bedurfte es keiner gesonderten Verzichtsregelung.     
 
 
3.1.2 Die Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten 
 
3.1.2.1 Die Zahlungsarten der laufenden Verwaltungstätigkeit 
 
Die Finanzrechnung im gemeindlichen Jahresabschluss hat die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen 
und die geleisteten Auszahlungen der Gemeinde zu enthalten (vgl. § 95 GO NRW). Die Arten der Einzahlungen 
zeigen dabei die Mittelherkunft auf und die Arten der Auszahlungen die Mittelverwendung durch die Gemeinde 
auf. Bei dieser Zwecksetzung und den Mindestvorgaben für die Gliederung kommt dem Zahlungsbereich „Lau-
fende Verwaltungstätigkeit“ eine besondere Bedeutung zu. Die Bezeichnung „Laufende Verwaltungstätigkeit“ 
verdeutlicht, dass örtliche Aufgaben von der Gemeinde im Auftrag der Einwohner und Abgabepflichtigen erledigt 
werden. Sie ist dabei gegenüber den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nicht als Treuhänder 
tätig, der eigenständig im eigenen Namen auch weitere Geschäftstätigkeiten durchführen kann.  
 
Die Gemeinde hat daher bei ihrer Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit immer den Willen der Einwohner und Ab-
gabepflichtigen zu berücksichtigen. In der gemeindlichen Finanzrechnung sind in diesem Zahlungsbereich die 
folgenden festgelegten Einzahlungs- und Auszahlungsarten nachzuweisen (vgl. Abbildung).  
 

 
Die laufende Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung 
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Abbildung 524 „Die laufende Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung“ 
 
Notwendige Abweichungen in diesem Zahlungsbereich der gemeindlichen Finanzrechnung gegenüber der ge-
meindlichen Ergebnisrechnung ergeben sich in den Fällen, in denen die Ertrags- und Aufwandsarten in der Er-
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gebnisrechnung nicht zahlungswirksam sind (vgl. § 2 Absatz 1 Nummer 8 GemHVO NRW). Aber auch durch das 
beim Nachweis der Zahlungen zu beachtende Kassenwirksamkeitsprinzip ergeben sich betragsmäßige Abwei-
chungen, denn anders als die Einzahlungen und Auszahlungen sind die Erträge und Aufwendungen in dem 
Haushaltsjahr nachzuweisen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (vgl. § 11 Absatz 2 GemHVO NRW). 
 
 
3.1.2.2 Die Zahlungsarten der Investitionstätigkeit 
 
Der gemeindliche Jahresabschluss hat in der Finanzrechnung die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen 
und die geleisteten Auszahlungen der Gemeinde zu enthalten (vgl. § 95 GO NRW). Bei dieser Zwecksetzung und 
den Mindestvorgaben für die Gliederung des Finanzplans ist es ausreichend, in diesem Zahlungsbereich der 
gemeindlichen Finanzrechnung die für die Investitionstätigkeit der Gemeinde festgelegten Einzahlungs- und Aus-
zahlungsarten nachzuweisen (vgl. § 3 GemHVO NRW). Dabei darf es jedoch nicht zu Einschränkungen bei der 
Mindestgliederung kommen (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Investitionstätigkeit in der Finanzrechnung 
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Abbildung 525 „Die Investitionstätigkeit in der Finanzrechnung“ 
 
Weitere notwendige Untergliederungen der Haushaltspositionen in diesem Zahlungsbereich der gemeindlichen 
Finanzrechnung sind von der Gemeinde unter Berücksichtigung der örtlichen Bedürfnisse eigenverantwortlich 
vorzunehmen. 
 
 
3.1.2.3 Die Zahlungsarten der Finanzierungstätigkeit 
 
Der gemeindliche Jahresabschluss hat in der Finanzrechnung die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen 
und die geleisteten Auszahlungen der Gemeinde zu enthalten (vgl. § 95 GO NRW). Bei dieser Zwecksetzung und 
den Mindestvorgaben für die Gliederung des Finanzplans ist es ausreichend, in diesem Zahlungsbereich der 
gemeindlichen Finanzrechnung die für die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde festgelegten Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten nachzuweisen (vgl. § 3 GemHVO NRW).  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass unter der Haushaltsposition „Einzahlungen aus der Aufnahme 
von Krediten für Investitionen“ nur dann die Zahlungen in Höhe der in der Haushaltssatzung festgesetzten Kredi-
termächtigung ausgewiesen werden dürfen, wenn im gemeindlichen Haushaltsjahr auch ein entsprechender 
Auszahlungsbedarf für die Investitionen der Gemeinde bestand. Soweit ein geringerer Auszahlungsbedarf be-
stand, kann der noch nicht in Anspruch genommene Anteil der Kreditermächtigung ins folgende Haushaltsjahr 
übertragen werden, denn die Geltungsdauer der gemeindlichen Kreditermächtigung gilt regelmäßig bis zum Ende 
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des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres (vgl. § 86 Absatz 2 GO NRW). Es ist daher nicht zulässig, das nicht 
benötigte Kreditvolumen als "Finanzmittelreserve" über das Haushaltsjahr hinaus vorzuhalten oder für andere 
Zwecke zu nutzen, z. B. zur Verstärkung der liquiden Mittel der Gemeinde. Die Zahlungsarten der gemeindlichen 
Finanzierungstätigkeit müssen wie folgt gegliedert sein (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Finanzierungstätigkeit in der Finanzrechnung 
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Abbildung 471 „Die Finanzierungstätigkeit in der Finanzrechnung“ 
 
Weitere notwendige Untergliederungen der Haushaltspositionen in diesem Zahlungsbereich der gemeindlichen 
Finanzrechnung sind von der Gemeinde unter Berücksichtigung der örtlichen Bedürfnisse eigenverantwortlich 
vorzunehmen. 
 
 
3.1.3 Die Jahresergebnisse in der Finanzrechnung 
 
3.1.3.1 Allgemeine Inhalte 
 
In der Finanzrechnung sind auch die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres abzubilden. Wie in der Ergebnis-
rechnung werden auch in der Finanzrechnung bestimmte Zwischensummen ausgewiesen, durch die insgesamt 
die geplante Änderung des Bestandes an Finanzmitteln festgestellt wird. Entsprechend der Gliederung nach Ein- 
und Auszahlungsarten ist für jede Gruppe ein Saldo zu bilden, also für die Gruppen „Einzahlungen und Auszah-
lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“, „Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ und „Ein-
zahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“.  
 
Durch weitere Rechenschritte ist der Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag zu ermitteln. Es ist zur 
Vervollständigung und Abbildung des voraussichtlichen Finanzmittelflusses erforderlich, aus dem voraussichtli-
chen Bestand am Anfang des Haushaltsjahres und der geplanten Änderung des Bestandes, den voraussichtli-
chen Endbestand der Finanzmittel zu ermitteln und abzubilden. Der Endbestand an liquiden Mitteln fließt in den 
betreffenden Posten der gemeindlichen Bilanz ein (vgl. § 41 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
 
3.1.3.2 Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
 
Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigen die Mittelherkunft und die Mittel-
verwendung der Gemeinde aus der auf Ertragserzielung ausgerichteten Geschäftstätigkeit auf. Die Bezeichnung 
„laufende Verwaltungstätigkeit“ verdeutlicht, dass örtliche Aufgaben von der Gemeinde im Auftrag der Einwohner 
und Abgabepflichtigen erledigt werden. Sie ist dabei gegenüber den Adressaten der gemeindlichen Haushalts-
wirtschaft nicht als Treuhänder tätig, der eigenständig im eigenen Namen auch weitere Geschäftstätigkeiten 
durchführen kann. Die Gemeinde hat daher bei ihrer Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit immer den Willen der 
Einwohner und Abgabepflichtigen zu berücksichtigen. 
 
Zu diesem Zahlungsbereich gehören jedoch nicht die erhaltenen und gezahlten Zinsen der Gemeinde sowie die 
erhaltenen Dividenden. Sofern der Saldo dieses Zahlungsbereiches negativ ist, hat die Gemeinde i.d.R. in diesem 
Umfang auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen 
(vgl. § 89 GO NRW). Diese Sachlage bedeutet aber nicht, dass daraus eine Ausweispflicht für die Kredite zur 
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Liquiditätssicherung unter der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht. Ein solcher Ausweis ist haushaltsrechtlich 
nicht zulässig, weil diese Kredite lediglich dem Zweck dienen, die Zahlungsmittel der Gemeinde zu verstärken 
und nicht die haushaltsmäßige Finanzierung der Auszahlungen in diesem Zahlungsbereich darstellen. 
 
 
3.1.3.3 Der Saldo aus der Investitionstätigkeit 
 
Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zeigen die Mittelherkunft und die Mittelverwendung 
für die Investitionen bzw. Ressourcen der Gemeinde auf, mit denen langfristig (länger als ein Jahr) ertragswirk-
sam gewirtschaftet werden soll. Ist der Saldo aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde negativ, kann daraus 
nicht unmittelbar geschlossen werden, dass die Gemeinde in gleicher Höhe Kredite für Investitionen benötigt hat, 
um ihren Zahlungsverpflichtungen für die Durchführung von Investitionen nachzukommen (vgl. § 86 GO NRW). 
Vielmehr sind die einzelnen ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen zu betrachten, um eine Aussage 
über die zulässige Kreditaufnahme für Investitionen zu treffen. 
 
 
3.1.3.4 Der Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag 
 
Die Summe der Salden nach den Nummern 1 und 2 in dem betreffenden Absatz der haushaltsrechtlichen Vor-
schrift soll als Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag aufzeigen, in welchem Umfang die Gemeinde 
durch die Erzielung von Einzahlungen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitions-
tätigkeit decken kann, ohne dafür Kredite aufnehmen zu müssen. Diese Deckung setzt i.d.R. voraus, dass die 
Gemeinde im Haushaltsjahr ausreichend zahlungswirksame Erträge erzielt und die Zahlungen gegenüber der 
Gemeinde von den Zahlungspflichtigen auch geleistet werden. 
 
 
3.1.3.5 Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 
 
Unter der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde sind die Aufnahmen und die Rückflüsse von Darlehen sowie die 
Tilgungen und die Gewährung von Darlehen zu erfassen. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finan-
zierungstätigkeit zeigt die rein finanzwirtschaftlichen Transaktionen auf. Dabei ist zu beachten, dass im Finanz-
plan nur die Kredite für Investitionen veranschlagt worden sind (vgl. § 86 GO NRW). In der gemeindlichen Finanz-
rechnung sind dagegen auch die Kredite zur Liquiditätssicherung nachzuweisen, für die wegen des unterjährig 
wechselnden Bedarfs an zusätzlichen finanziellen „Betriebsmitteln“ notwendig sind (vgl. § 89 GO NRW). Ein Ver-
zicht beim Finanzplan ist vertretbar, weil bei diesen Krediten im Voraus kein endgültiger Summenbetrag für das 
Haushaltsjahr bestimmt werden kann. 
 
Die gemeindlichen Kredite zur Liquiditätssicherung stellen außerdem keine haushaltsrechtlich wirksamen Finan-
zierungsvorgänge weder für die laufende Verwaltungstätigkeit noch die Investitionstätigkeit der Gemeinde dar. 
Die Kredite zur Liquiditätssicherung sind nur zur Sicherstellung der rechtzeitigen Leistung fälliger gemeindlicher 
Auszahlungen einsetzbar (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW). In der gemeindlichen Finanzrechnung ist der zum Ab-
schlussstichtag vorliegende Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung nachzuweisen, der unter den Verbind-
lichkeiten in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.3 GemHVO NRW). 
 
 
3.1.3.6 Die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln  
 
In der gemeindlichen Finanzrechnung sind für jedes Haushaltsjahr der Anfangsbestand, die geplante Änderung 
des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel zu ermitteln. Dafür ist eine Salden- und 
Summenbildung vorzunehmen (vgl. Abbildung).  
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stand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres. 
 

 Abbildung 527 „Die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln“  
 
Die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln zeigt die tatsächlichen Veränderungen der Finanzmittel durch die 
Aktivitäten der Gemeinde im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung auf, sodass ggf. auch eine „konsumtive“ und „in-
vestive“ Betrachtung möglich ist. Die Darstellung der Änderung des Bestandes an Finanzmitteln als Ergebnis der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft ist für die finanzwirtschaftliche Beurteilung der Gemeinde sowie die ihr zuge-
flossenen Finanzierungsmittel sowie deren Verwendung von Bedeutung. Damit wird auch darüber Auskunft ge-
ben, wie die Gemeinde aus ihrer gesamten Geschäftstätigkeit heraus ihre Finanzmittel erwirtschaftet hat. 
 
 
3.1.3.7 Die liquiden Mittel  
 
Unter Einbeziehung des Finanzmittelüberschusses oder Finanzmittelfehlbetrages, des Saldos aus Finanzie-
rungstätigkeit einschließlich der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln sowie unter Einbeziehung 
des Anfangsbestandes an Finanzmitteln der Gemeinde (am Anfang des Haushaltsjahres) wird der Bestand an 
Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Abschlussstichtag) ermittelt. Im Jahresabschluss wird der in der 
Finanzrechnung ausgewiesene Finanzmittelbestand in den Posten „Liquide Mittel“ in der gemeindlichen Bilanz 
übernommen (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 2.4 GemHVO NRW). 
 
 
3.2 Der Verweis auf § 38 Absatz 2 GemHVO NRW 
 
3.2.1 Allgemeine Inhalte 
 
Die Vorschrift verlangt nicht nur, dass die Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde in der Finanzrechnung 
nach Arten nachgewiesen werden, sondern auch einen Nachweis in einer Zeitreihe. Ausgehend von der Zeitreihe 
im Haushaltsplan der Gemeinde wird eine Darstellung der Ist-Ergebnisse aus zwei Haushaltsjahren für ausrei-
chend angesehen. Damit wird ein Überblick über die vergangenen zwei Haushaltsjahre, das abgelaufene Haus-
haltsjahr und das Vorjahr bezogen jeweils auf die gesamte Ergebnisrechnung gegeben. Die haushaltspositionen-
scharfe Abbildung der Abrechnung in einer solchen Zeitreihe soll die Transparenz erhöhen und die Veränderun-
gen gegenüber dem Vorjahr erkennbar werden lassen.  
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In der gemeindlichen Finanzrechnung sind deshalb den nachzuweisenden Ist-Ergebnissen jeweils die Ergebnisse 
der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres, ggf. auch der ur-
sprüngliche Planansatz voranzustellen. Den Ist-Ergebnissen ist zudem ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen, um die 
tatsächliche Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im abgelaufenen Haushaltsjahr gegenüber der 
Haushaltsplanung aufzuzeigen. Auch soll dadurch die Einhaltung der vom Rat der Gemeinde im Rahmen seines 
Budgetrechts ausgesprochenen Ermächtigungen überprüfbar sein.  
 
 
3.2.2 Die Ergebnisse des Vorjahres 
 
Zu einer vollständigen Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses der Gemeinde gehört, dass die Ist-
Ergebnisse aus der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres in einen Zusammen-
hang mit dem Ist-Ergebnis des Vorjahres gestellt werden, denn dadurch wird die Entwicklung der Gemeinde bes-
ser verdeutlicht.. Diese Einbeziehung erleichtert zudem die Bewertung der Ergebnisse des abgelaufenen Haus-
haltsjahres. Der Gemeinde bleibt es freigestellt, ggf. Ergebnisses aus weiteren Vorjahren in der Finanzrechnung 
abzubilden, um aus einem längeren Zeitraum die positiven und wirtschaftlichen Finanzentwicklungen der Ge-
meinde besser einschätzen und beurteilen zu können. Eine Betrachtung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
über einen fünfjährigen Zeitraum mit Hilfe von Finanzkennzahlen dürfte dabei die Bewertung der gemeindlichen 
Finanzwirtschaft sowie eine Prognose für die Zukunft wesentlich erleichtern. 
 
 
3.2.3 Der fortgeschriebene Planansatz für das Haushaltsjahr 
 
3.2.3.1 Der Ansatz des Haushaltsjahres 
 
Ein Teil des gemeindlichen Haushaltsplans ist der Finanzplan. Dieser muss alle im Haushaltsjahr voraussichtlich 
zu erzielenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthalten (vgl. § 11 Absatz 3 GemHVO NRW). Er 
hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der gemeindlichen Finanzmittel vollständig und klar zu 
informieren und den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf der Gemeinde auszuweisen. Der Aus-
weis des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 
eines Haushaltsjahres nach Arten, Höhe und Quellen im Haushaltsplan erfolgt durch die Abbildung von Haus-
haltspositionen bzw. Haushaltsansätzen. Diese dienen der Entscheidung des Rates über die Verwendung und 
den Einsatz der voraussichtlich verfügbaren Finanzmittel der Gemeinde.  
 
Unter Beachtung des Grundsatzes der Klarheit und der Richtigkeit muss bei allen Summen- und Saldobeträgen 
durch ein Vorzeichen erkennbar gemacht werden, ob der jeweilige Betrag positiv oder negativ ist bzw. einen 
Überschuss oder einen Fehlbetrag darstellt. Dieses bringt es mit sich, die Einzahlungen nicht als negative Beträ-
ge und die Auszahlungen nicht als positive Beträge zu veranschlagen. Dann bietet das Ergebnis über den Stand 
der verfügbaren liquiden Mittel der Gemeinde am Ende des Haushaltsjahres eine zutreffende Information über 
das Finanzgebaren der Gemeinde.  
 
 
3.2.3.2 Die zulässige Fortschreibung  
 
Im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft können die im Haushaltsplan der Gemeinde 
veranschlagten Ermächtigungen vielfachen Anpassungen bzw. Fortschreibungen unterliegen. Die Veränderung 
einer haushaltswirtschaftlichen Ermächtigung wird z. B. durch eine Nachtragssatzung ausgelöst (vgl. § 81 GO 
NRW), wenn der dazugehörige Nachtragshaushaltsplan für bestimmte Haushaltspositionen eine Erhöhung oder 
Minderung der im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigung enthält (vgl. § 10 GemHVO NRW). Auch die 
haushaltsrechtlich vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen verursachen eine Fortschreibung eines im Fi-
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nanzplan enthaltenen Planansatzes, denn diese Übertragungen erhöhen die entsprechenden Positionen im 
Haushaltsplan des folgenden Jahres (vgl. § 22 Abs. 1 GemHVO NRW).  
 
Derartige Anpassungen der Haushaltspositionen des Haushaltsplans werden als Planfortschreibungen bezeich-
net und führen zum „fortgeschriebenen Planansatz“ im Finanzplan bzw. den Teilplänen des gemeindlichen Haus-
haltsplans. Durch die zulässigen haushaltsmäßigen Fortschreibungen werden die ursprünglich vom Rat be-
schlossenen und im Haushaltsplan der Gemeinde veranschlagten Ermächtigungen aufgrund von bei der Ausfüh-
rung des gemeindlichen Haushaltsplans entstandenen notwendigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und 
Entscheidungen verändert. Die gemeindliche Finanzrechnung muss grundsätzlich alle Ansätze des Haushaltsjah-
res enthalten. In den Fällen, in denen die Ansätze fortgeschrieben wurden, muss mindestens der fortgeschriebe-
ne Ansatz in der gemeindlichen Finanzrechnung enthalten sein. 
 
 
3.2.3.3 Keine Fortschreibung 
 
Eine Entscheidung über die Durchführung einer zusätzlichen haushaltswirtschaftlichen Maßnahme verändert 
nicht in jedem Fall die im gemeindlichen Haushaltsplan unter der zutreffenden Haushaltsposition veranschlagten 
Ansätze. Die vom Kämmerer, dem Bürgermeister sowie durch den Rat zugelassenen über- oder außerplanmäßi-
ge Aufwendungen und Auszahlungen stellen vielmehr zulässige Ermächtigungen dar, die zusätzliche Auszahlun-
gen ohne förmliche Veränderung des gemeindlichen Finanzplans ermöglichen (vgl. § 83 GO NRW).  
 
In gleicher Weise führt auch die Beschränkung der Inanspruchnahme einer haushaltswirtschaftlichen Ermächti-
gung bzw. von im gemeindlichen Haushaltsplan ausgewiesenen Haushaltsansatz, z. B. durch eine vom Kämme-
rer oder dem Bürgermeister erlassene Haushaltssperre nicht zu einer Planfortschreibung im Finanzplan oder in 
den Teilplänen des gemeindlichen Haushaltsplans (vgl. nach § 24 Absatz 1 GemHVO NRW). Ebenso löst auch 
die vom Rat der Gemeinde erlassene Haushaltssperre keine Anpassung der im gemeindlichen Haushaltsplan 
enthaltenen Haushaltsansätze aus, sondern beschränkt nur deren Inanspruchnahme durch die gemeindliche 
Verwaltung (vgl. § 81 Absatz 4 GO NRW).  
 
Zu den haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen, die nicht die im gemeindlichen Haushaltsplan 
enthaltenen Haushaltsansätze verändern, gehören auch Zustimmungsvorbehalte des Kämmerers oder des Bür-
germeisters. Auch ein satzungsrechtlicher Vorbehalt des Rates der Gemeinde ist dazu zu zählen, denn die ge-
meindliche Haushaltssatzung kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Einzahlungen und Auszahlun-
gen des Haushaltsjahres beziehen oder auch eine vorherige Unterrichtung des Rates vorsehen (vgl. § 78 Absatz 
1 Satz 2 GO NRW). Derartige haushaltswirtschaftliche Maßnahmen dienen dazu, die Ausführung des gemeindli-
chen Haushalts unter Beachtung der Bedeutung wichtiger Maßnahmen sowie notwendiger Vorgaben zu sichern. 
 
 
3.2.4 Die Ist-Ergebnisse des Haushaltsjahres 
 
Die gemeindliche Finanzrechnung hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der gemeindlichen 
Finanzmittel vollständig und klar zu informieren sowie die Ursachen dafür aufzuzeigen. Die gemeindliche Finanz-
rechnung weist als zeitraumbezogene Rechnung die Auszahlungen und Einzahlungen grundsätzlich in der Perio-
de (Haushaltsjahr) aus, in der sie kassenmäßig behandelt worden sind. Hierdurch wird die Ermittlung des Ist-
Ergebnisses als Überschuss oder Fehlbetrag auf das einzelne Haushaltsjahr begrenzt. Der Ausweis des Jahres-
ergebnisses eines Haushaltsjahres sowie seine Höhe und Quellen dienen der Rechenschaft der Gemeinde über 
die Verwendung und den Einsatz der verfügbaren Finanzmittel gegenüber dem Rat der Gemeinde und den sons-
tigen Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses. 
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3.2.5 Der Plan-/Ist-Vergleich 
 
3.2.5.1 Allgemeine Sachlage 
 
Aus örtlichen Gesichtspunkten und Erfordernissen heraus kann es sich anbieten, in der gemeindlichen Finanz-
rechnung möglichst alle wichtigen Veränderungen der haushaltsmäßigen Ermächtigungen aus dem abgelaufenen 
Haushaltsjahr aufzuzeigen. Eine „Abrechnung“ des abgelaufenen Haushaltsjahres ist daher nur vollständig, wenn 
auch in der Finanzrechnung ein Plan-/Ist-Vergleich vorgenommen wird, d. h. Planabweichungen durch die Ge-
genüberstellung von den im Haushaltsplan ausgewiesenen und ggf. fortgeschriebenen Positionen mit den betref-
fenden Ist-Werten gesondert festgestellt und ausgewiesen werden. Dieser Plan-/Ist-Vergleich wird auch dadurch 
möglich, dass der Finanzplan und die Finanzrechnung sich formal und materiell entsprechen und daher für einen 
Vergleich eine gute Ausgangslage bieten. 
 
Im Rahmen eines solchen Vergleiches der Plan- und Ist-Werte über die gemeindlichen Zahlungen soll von der 
Gemeinde eine Analyse durchgeführt werden, um Kenntnisse über die Art, den Umfang und die örtlichen Gründe 
für eine ggf. aufgetretene Abweichung sowie Kenntnisse über die Tragweite der Differenzen zwischen den Ein-
zahlungen und Auszahlungen der Gemeinde zu erhalten. Dazu gehört auch, dass die Gründe oder der Anlässe 
für eine Planabweichung von erheblicher Bedeutung im Anhang zu erläutern sind, um den Informationserforder-
nissen des gemeindlichen Jahresabschlusses zu genügen. Zu den Zahlungen der Gemeinde aus ihrer Investiti-
onstätigkeit und Finanzierungstätigkeit, die in der gemeindlichen Finanzrechnung enthalten sind, müssen im 
Anhang im Jahresabschluss gesondert erläutert werden (vgl. § 44 Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW). 
 
Zu Planabweichungen führen regelmäßig die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen, die im Laufe des 
Haushaltsjahres notwendig werden. Sie sind aber nicht als Planfortschreibungen zu behandeln (vgl. § 83 GO 
NRW). Eine Voraussetzung bei der Entscheidung über solche Auszahlungen ist, dass in jedem Einzelfall eine 
„Deckung“ dafür im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein muss. Bei einer ordnungsmäßigen Abwicklung 
der Einzelfälle von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen muss im Rahmen des gemeindlichen Jahresab-
schlusses dazu nicht mehr eine „Gesamtdeckung“ innerhalb des Haushalts oder der produktorientierten Teilpläne 
bestehen oder hergestellt werden. Der in den Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen enthaltene Plan-
/Ist-Vergleich enthält zwar regelmäßig den entstandenen haushaltsmäßigen Mehrbedarf, gleichwohl führt die 
gesetzlich erforderliche Deckung im Einzelfall nicht dazu, dass in diesem rechnungsmäßigen Vergleich zwischen 
dem Plan-Wert und dem Ist-Wert keine Differenz mehr bestehen kann.  
 
 
3.2.5.2 Der Nachweis der Ermächtigungsübertragungen 
 
In der Vorschrift ist ausdrücklich bestimmt worden, dass in dem Plan-/Ist-Vergleich in der Finanzrechnung die von 
der Gemeinde übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen sind (vgl. § 22 Absatz 1 GemHVO NRW). 
Diese Vorgabe ist geboten, denn die Übertragung von Auszahlungen führt i.d.R. dazu, dass der Saldo in der 
Finanzrechnung besser ist, als wenn sämtliche im Finanzplan enthaltenen Auszahlungsermächtigungen in An-
spruch genommen worden wären. So würde z. B. bei der Vornahme einer Ermächtigungsübertragung ein geplan-
ter positiver Saldo höher ausfallen und ein negativer Saldo geringer.  
 
Es gilt daher in diesem Zusammenhang, den in der Finanzrechnung enthaltenen tatsächlichen Saldo zu erläutern, 
denn die nicht genutzten Ermächtigungen sollen nicht verfallen, sondern im folgenden Haushaltsjahr noch genutzt 
bzw. erstmals in Anspruch genommen werden. Beim gesonderten Ausweis der übertragenen Ermächtigungen im 
Plan-/Ist-Vergleich in der Finanzrechnung ist die örtlich festgesetzte Geltungsdauer der übertragenen Auszah-
lungsermächtigungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zu beachten.  
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3.3 Die erweiterte Finanzrechnung  
 
Für den gemeindlichen Jahresabschluss ist es zweckmäßig, nicht nur die Veränderungen der in der Finanzrech-
nung enthaltenen Haushaltspositionen gegenüber der vom Rat im Rahmen der gemeindlichen Haushaltssatzung 
festgelegten Fassung des Finanzplans aufzuzeigen, z. B. durch einen Nachtragshaushaltsplan nach § 10 GemH-
VO NRW oder Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO NRW. Es ist vielfach sinnvoll, auch weitere 
Maßnahmen zu benennen und in den Vergleich einzubeziehen. Ein solcher erweiterter Plan-/Ist-Vergleich ist 
sachgerecht, um die Gründe für die Abweichung aufzuzeigen und um die künftige Haushaltsplanung besser vor-
nehmen zu können.  
 
Für ein solches Vorhaben muss zwischen dem in der gemeindlichen Finanzrechnung auszuweisenden Ansatz 
des Haushaltsjahres und dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres entsprechend Raum geschaffen 
werden, um Veränderungen aus Anlass einer Nachtragssatzung oder einer Ermächtigungsübertragung ausdrück-
lich im Einzelnen deutlich zu machen. Andere eigene Anlässe für eine vorgenommene Fortschreibung von Haus-
haltspositionen im abgelaufenen Haushaltsjahr können so nach Bedarf aufgeschlüsselt werden.  
 
Bei sonstigen Anlässen für Veränderungen oder Erweiterungen von haushaltsmäßigen Ermächtigungen bieten 
sich Angaben nach dem auszuweisenden Plan-/Ist-Vergleich an, z. B. im Anschluss an die gesondert vorzuneh-
menden Angaben über die nach § 22 GemHVO NRW von der Gemeinde vorgenommenen Ermächtigungsüber-
tragungen (vgl. Abbildung). 
 

 
Ein Beispiel für eine erweiterte Finanzrechnung 
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Erläuterungen: 
 

Abbildung 528 „Ein Beispiel für eine erweiterte Finanzrechnung“ 
 
Die gesonderten Angabepflichten über die vorgenommenen Übertragungen der haushaltswirtschaftlichen Er-
mächtigungen in der gemeindlichen Finanzrechnung sind vielfach notwendig, denn solche Ermächtigungsüber-
tragungen führen zu Erhöhungen der Haushaltspositionen des vom Rat beschlossenen Haushaltsplans im Folge-
jahr. Eine Erläuterung der Gründe oder der Anlässe vorgenommener Planabweichungen kann dabei, insbesonde-
re bei erheblichen Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung, von Bedeutung sein. Die Erweiterung der 
gemeindlichen Finanzrechnung über die als Muster veröffentlichte Finanzrechnung hinaus ist von der Gemeinde 
in eigener Verantwortung vorzunehmen (vgl. Nr. 1.6.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; 
SMBl. NRW. 6300). 
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4. Zu Satz 4 (Nachweis der Kredite zur Liquiditätssicherung): 
 
Die Gemeinde darf zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in 
der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung 
stehen (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW). Diese Vorschrift führt den Haushaltsgrundsatz „die Gemeinde hat ihre 
Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen“ näher aus (vgl. § 75 Absatz 6 GO 
NRW). In diesem Zusammenhang umfasst der Begriff „Liquidität“ die Fähigkeit der Gemeinde, ihren Zahlungs-
verpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.  
 
Eine gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde ist erforderlich, weil eine Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der 
Gemeinde nur durch eine angemessene Liquiditätsplanung erreicht werden kann (vgl. § 30 Absatz 6 GemHVO 
NRW). Zur Ausgestaltung des o.a. Haushaltsgrundsatzes gehört auch die weitere gesetzliche Grundlage, dass 
die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen bedarfsgerecht die notwendigen Kredite zur Liquidi-
tätssicherung unter Einhaltung des in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages aufnehmen kann, um 
notwendigerweise den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken. Die Regelungen über die Aufnahme von Kredi-
ten für Investitionen in § 86 GO NRW bleiben dabei von der Vorschrift über die Verstärkung der gemeindlichen 
Liquidität durch Kredite in § 89 Absatz 2 GO NRW unberührt.  
 
Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung führt zu einer Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes der 
Gemeinde, der jeweils zum Abschlussstichtag in der Finanzrechnung auszuweisen ist. Diese Sachlage erfordert, 
auch den Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung zu diesem Zeitpunkt in die gemeindliche Finanzrechnung 
einzubeziehen. Die Vorschrift sieht deshalb ausdrücklich vor, dass die Zahlungen aus der Aufnahme und der 
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung gesondert in der Finanzrechnung auszuweisen sind. Diese Einbe-
ziehung und die Zuordnung zur Finanzierungstätigkeit der Gemeinde bedeuten dabei nicht, dass die erhaltenen 
Finanzmittel dadurch zu haushaltsmäßigen Deckungsmitteln geworden sind. Der Charakter der Kredite zur Liqui-
ditätssicherung als Verstärkungsmittel der gemeindlichen Liquidität und ihr Status als Fremdmittel bleiben durch 
die Einbeziehung vielmehr unberührt.  
 
Die Aufnahme der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten zur Liquidi-
tätssicherung in die gemeindliche Finanzrechnung dient vielmehr dazu, das Volumen des tatsächlichen Zah-
lungsverkehrs und den Stand der zum Abschlussstichtag verfügbaren Liquidität der Gemeinde nachzuweisen. 
Außerdem sind diese Fremdmittel wegen ihrer Rückzahlungsverpflichtung zu den Schulden der Gemeinde zu 
zählen und daher in der gemeindlichen Bilanz unter einem gesonderten Bilanzposten sowie auch im Verbindlich-
keitenspiegel gesondert auszuweisen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.3 und § 47 GemHVO NRW).  
 
Durch diese Zwecke wird einerseits ein besserer Überblick über das von der Gemeinde aufgenommene kurzfris-
tige Fremdkapital gegeben, das insbesondere eine erhebliche Bedeutung als vorübergehende Finanzmittelver-
stärkung zur Leistung der gemeindlichen Auszahlungen hat. Andererseits soll durch die Einbeziehung eine Über-
einstimmung mit den Wertangaben in der gemeindlichen Bilanz hergestellt werden, damit im Rahmen der Darstel-
lung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde durch den Jahresabschluss auch ein zutreffendes Bild der Finanz-
lage der Gemeinde vermittelt wird. 
 
 
5. Zu Satz 5 (Nachweis der fremden Finanzmittel): 
 
Die Gemeinden wickeln aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder freiwilliger Vereinbarungen vielfach Zahlungsge-
schäfte für andere Institutionen ab. Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit müssten die Zahlungen aus dem 
gemeindlichen Handeln bei der Veranschlagung von Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan berücksich-
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tigt werden, denn im gemeindlichen Haushaltsplan sind die Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe der voraus-
sichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (vgl. § 11 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
Die der Gemeinde von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzmittel (Fremde Finanzmittel) sind unter einer ge-
sonderten Haushaltsposition in die gemeindliche Finanzrechnung aufzunehmen, soweit sich noch derartige Fi-
nanzmittel im Verfügungsbereich der Gemeinde befinden, z. B. als liquide Mittel auf gemeindlichen Bankkonten. 
Es kommt dabei nicht darauf an, dass ein Verzicht der Veranschlagung von fremden Finanzmitteln im gemeindli-
chen Haushaltsplan möglich ist, auch wenn die Gemeinde zusätzlich eigene Verwaltungsleistungen erbringt (vgl. 
§ 16 GemHVO NRW). Diese haushaltsmäßige Regelung gilt aber nicht für die gemeindliche Finanzrechnung, 
denn diese muss den gesamten Bestand der Finanzmittel der Gemeinde sowie die Veränderungen im abgelaufe-
nen Haushaltsjahr aufzeigen. Je nach Art der Wahrnehmung der Erledigung der Zahlungsabwicklung für andere 
Aufgabenträger können die fremden Finanzmittel in verschiedene Arten unterteilt werden (vgl. Abbildung).  
 

 
Die fremden Finanzmittel 

 

1. Durchlaufende  
Finanzmittel 

 
Fremde Finanzmittel werden als durchlaufende Gel-
der bezeichnet, wenn diese von Dritten bei der Ge-
meinde eingezahlt und von ihr an Dritte weitergeleitet 
werden. 
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Zu den fremden Finanzmitteln zählen auch Finanzmit-
tel, die die Gemeinde aufgrund rechtlicher Vorschrif-
ten unmittelbar in den Haushalt eines anderen öffent-
lichen Aufgabenträgers zu buchen hat. 
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sonstiger Dritter 

 
Auch Finanzmittel, die in der Zahlungsabwicklung mit 
dem endgültigen Kostenträger oder mit einer anderen 
Institution, die unmittelbar mit dem endgültigen Kos-
tenträger abrechnet, anstelle der Gemeinde verein-
nahmt oder ausgezahlt werden, zählen zu den frem-
den Finanzmitteln. 
 

Abbildung 529 „Die fremden Finanzmittel“ 
 
Im Rahmen des Jahresabschlusses der Gemeinde fließt dann der Bestand an fremden Finanzmitteln mit in den 
Finanzmittelbestand der Gemeinde und dadurch auch in den gesonderten Vermögensposten „Liquide Mittel“ der 
gemeindlichen Bilanz ein. Durch die in der gemeindlichen Finanzrechnung vorzunehmende Trennung der frem-
den Finanzmittel von den rein gemeindlichen Zahlungsfällen wird bezogen auf die Haushaltswirtschaft der Ge-
meinde die notwendige Transparenz und Nachvollziehbarkeit geschaffen.  
 
In den Fällen, in denen von der Gemeinde fremde Finanzmittel für Dritte abgewickelt werden, muss von ihr ge-
klärt werden, zu welchen Zeitpunkten die Bereitstellung von Zahlungsmittel durch den Dritten erfolgt und eine 
Abrechnung vorzunehmen ist. Das vereinbarte Zahlungsverfahren bzw. die Zahlungstermine muss die Gemeinde 
in ihrer Liquiditätsplanung berücksichtigen. Die Gemeinde muss zudem dafür Sorge tragen, dass ihr aus der 
Zahlungsabwicklung für Dritte keine unvertretbaren Zinsaufwendungen, z. B. aus der zwingenden Durchführung 
von Auszahlungen, entstehen.  
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 40 
Teilrechnungen 

 
(1) 1Entsprechend den gemäß § 4 aufgestellten Teilplänen sind Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnisrech-
nung und Teilfinanzrechnung, aufzustellen. 2§ 38 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 
 
(2) Die Teilrechnungen sind jeweils um Ist-Zahlen zu den in den Teilplänen ausgewiesenen Leistungsmengen 
und Kennzahlen zu ergänzen.  

 
 
Erläuterungen zu § 40: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Gestaltung der Teilrechnungen 
 
1.1 Die Inhalte der Teilrechnungen 
 
Im NKF ist die zeitgemäße Gliederung des gemeindlichen Haushaltsplans in produktorientierte Teilpläne und eine 
darauf ausgerichtete Aufstellung von Teilrechnungen im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses ein 
Bestandteil des umfassenden Reformansatzes für das gemeindliche Haushaltsrecht. Dieses Ziel soll die Gemein-
de unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten umsetzen. In den Teilrechnungen im gemeindlichen Jah-
resabschluss lassen sich dann die produktorientierten haushaltswirtschaftlichen Ergebnisse nachweisen und 
jeweils in der Ergebnisrechnung und in der Finanzrechnung zu einem Gesamtergebnis zusammenführen.  
 
In diesem Sinne sind die notwendigen Regelungen über die Produktorientierung des gemeindlichen Haushalts 
auf der Grundlage der erbrachten Dienstleistungen der Gemeinde durch Produkte einschließlich einer Budgetie-
rung des Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens geschaffen worden, die eine Zusammenfüh-
rung von Ressourcen- und Fachverantwortung ermöglichen (vgl. §§ 4 und 21 GemHVO NRW). Es liegt dabei in 
der Eigenverantwortung der Gemeinde, in entsprechender Weise eine Steuerung über Ziele und Zielvereinbarun-
gen zwischen Rat und Verwaltung sowie auf allen Verwaltungsebenen einzuführen.  
 
Zur besseren Verständlichkeit bietet es sich an, den Teilrechnungen im Jahresabschluss eine schematische 
Übersicht voranzustellen, aus der die örtlich gebildeten Produktbereiche sowie die daraus ggf. abgeleiteten und 
gebildeten Produktgruppen, aber auch die örtlichen Produkte ersichtlich sind. In diesem Rahmen eröffnet sich 
dabei für die Gemeinde die Möglichkeit, die Zielerreichung im Haushaltsjahr mithilfe einer produktbezogenen 
haushaltswirtschaftlichen Betrachtung unter Einsatz von messbaren Leistungskennzahlen überprüfen zu können. 
Allein auf der Grundlage des haushaltswirtschaftlichen Zahlenmaterials von Ergebnis- und Finanzdaten ist die 
Messung einer aufgabenbezogenen bzw. produktorientierten Zielerreichung nicht möglich.  
 
Solche haushaltswirtschaftlichen Betrachtungen erfordern bereits bei der Haushaltsplanung bestimmte Anforde-
rungen an die Bildung der Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan festzulegen (vgl. § 4 GemHVO NRW). Die-
se Festlegungen wirken sich als Anforderungen unmittelbar auch auf die Teilrechnungen im Jahresabschluss der 
Gemeinde aus. Sie erleichtern aber den Nachweis der Ergebnisse des haushaltswirtschaftlichen Handelns im 
Haushaltsjahr sowie dessen Darstellung im gemeindlichen Jahresabschluss. An die gemeindlichen Teilrechnun-
gen können daher folgende allgemeine Anforderungen gestellt werden (vgl. Abbildung). 
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Allgemeine Anforderungen an die Teilrechnungen 
 

 
ANFORDERUNGEN 

 
INHALTE 

Angaben 
zum haushaltsmäßigen 

Teilbereich 

 
-  Inhaltliche aufgabenbezogene Abgrenzung. 
-  Haushaltsjahrbezogene Zielsetzungen. 
-  Besonderheiten im Haushaltsjahr. 
  

 
Angaben 

zur gewählten 
produktorientierten 

Abgrenzung 
 

 
-  Erläuterungen zum Produktbereich mit Produkten oder  
-  Erläuterungen zur Produktgruppe mit Produkten oder 
-  Erläuterungen zu dem gewählten Produkt. 
 

Nachweis 
der Zielerreichung 

 
-  Angaben zu den haushaltsjahrbezogenen Zielen. 
-  Angaben zu den Leistungskennzahlen. 
-  Abweichungsanalyse. 
 

Personaleinsatz 
 
-  Sachgerechte Angaben zum eingesetzten Personal. 
 

Teilergebnisrechnung 
 
-  Angaben zu den Ertrags- und Aufwandsarten. 
 

Teilfinanzrechnung 
 
-  Angaben zu den Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
   (mindestens zur Investitionstätigkeit). 
 

Allgemeine Erläuterungen 
zur ausgeführten 

Haushaltswirtschaft 

 
-  Einhaltung von speziellen Bewirtschaftungsregeln. 
-  Besonderheiten bei einzelnen Haushaltspositionen. 
-  erreichte quantitative und qualitative Leistungsmengen. 
 

Sonstige Daten 
über örtliche 
Verhältnisse 

 
-  z. B. zur Verwaltungsorganisation, zu Verantwortlichkeiten, 
   den Zielgruppen bzw. Adressaten usw., mindestens dann, 
   wenn sich im Haushaltsjahr Veränderungen gegenüber der 
   Haushaltsplanung ergeben haben. 
 

Abbildung 530 „Allgemeine Anforderungen an die Teilrechnungen“ 
 
Die Teilrechnungen im gemeindlichen Jahresabschluss enthalten in Anlehnung an die Ergebnisrechnung und die 
Finanzrechnung jeweils eine Teilergebnisrechnung und eine Teilfinanzrechnung, um aus der produktorientierten 
Abgrenzung der Teilrechnungen die entsprechenden „Teilergebnisse“ in die Ergebnisrechnung und in die Finanz-
rechnung überführen zu können. In der jeweiligen Teilergebnisrechnung wird dabei der Nachweis des tatsächli-
chen Ressourcenaufkommens (Ertrag) und des Ressourcenverbrauchs Aufwand) geführt. In der Teilfinanzrech-
nung wird mindestens der Nachweis über die gemeindlichen Investitionszahlungen geführt, der um die Zahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit ergänzt werden kann. Wegen ihrer Relevanz als Steuerungsebene müssen 
die Teilrechnungen auch Ist-Zahlen zu den nach den Teilplänen vorgesehenen Leistungsmengen und Leistungs-
kennzahlen enthalten.  
 
 
1.2 Die sonstigen Zwecke  
 
Mit der Gestaltung der Teilrechnungen wird dem Budgetrecht des Rates dadurch Rechnung getragen, dass die 
Inanspruchnahme der haushaltswirtschaftlichen Ermächtigungen produktorientiert im Sinne der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung nachgewiesen werden kann. Die Verbindlichkeit des Haushaltsplans für die gemeindliche 
Haushaltsführung macht es notwendig, im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses die Erträge und Auf-
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wendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen nicht nur insgesamt, sondern auch in den produktorien-
tierten Teilbereichen unter Beachtung der stetigen Aufgabenerfüllung und der gemeindlichen dauernden Leis-
tungsfähigkeit nachweisen. In diesem Zusammenhang ist es zudem erforderlich, die Finanzierungstätigkeit, die 
sich auf den gesamten Haushalt bezieht, in einer besonderen Teilrechnung nachzuweisen (vgl. Produktbereich 
„Allgemeine Finanzwirtschaft“).  
 
Die „Teilnachweise“ aufgrund der Teilrechnungen geben jedoch keinen Anlass, die Wertigkeit und die Gesamt-
sicht in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu vernachlässigen, denn die Vorschriften über den gemeindlichen 
Haushaltsausgleich beziehen sich unmittelbar auf diese Haushaltsebene (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 2 GO NRW). 
Daraus folgt z. B., dass die entstandenen Jahresfehlbeträge oder Jahresüberschüsse in den einzelnen Teilergeb-
nisrechnungen nicht unmittelbar mit dem gemeindlichen Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage oder der 
allgemeinen Rücklage verrechnet werden dürfen. Erst nach der Zusammenführung der einzelnen Teilergebnis-
rechnungen zur gemeindlichen Ergebnisrechnung und der dazu vorzunehmenden Rechenschritte ergibt sich das 
Jahresergebnis der Gemeinde, anhand dessen das Erreichen des jährlichen Haushaltsausgleichs in der Rech-
nung zu messen ist (vgl. § 75  Absatz 2 Satz 1 GO NRW). 
 
Die Zwecke der gemeindlichen Teilrechnungen sowie ihr Status als Bestandteil des gemeindlichen Jahresab-
schlusses bedingen, dass die Gemeinde die Richtigkeit der darin enthaltenen haushaltswirtschaftlichen Daten 
gewährleisten muss. Sie muss dafür Sorge tragen, dass die gemeindlichen Geschäftsvorfälle haushaltswirtschaft-
lich nach den sachlich erforderlichen Abgrenzungen der Ertrags- und Aufwandsarten und den Einzahlungs- und 
Auszahlungsarten unter Beachtung der örtlich gestalteten Produktorientierung erfasst und gebucht werden. In 
Abwägung mit der eigenständigen Finanz- und Organisationsverantwortung der Gemeinde bedarf es dafür keiner 
haushaltsrechtlichen Vorgabe von örtlichen Sachkonten sowie Produktsachkonten.  
 
Die finanzstatistischen Erhebungsmerkmale für die jährlichen und die unterjährigen Meldepflichten zur Finanzsta-
tistik bieten der Gemeinde in einem ausreichenden Maße geeignete Anhaltspunkte, um ihren Entscheidungsspiel-
raum bei der Kontenbildung auszufüllen. Diese Möglichkeit entlässt die Gemeinde aber nicht aus ihrer Verantwor-
tung, sachgerechte und notwendige Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen bei ihren haushaltswirtschaftlichen 
Maßnahmen sowie beim Buchungsgeschäft vorzunehmen.  
 
 
2. Die Anwendung des Bruttoprinzips 

 
2.1 Die Inhalte des Bruttoprinzips 

 
Die produktorientierten Teilrechnungen sind von der Gemeinde als Bruttorechnung zu führen. Der Nachweis des 
tatsächlichen Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs sowie der Einzahlungen und Auszahlun-
gen in den aufgabenbezogenen Teilbereichen ist für das Haushaltsjahr nur möglich, wenn das haushaltswirt-
schaftliche Bruttoprinzip auch in den Teilrechnungen angewendet wird. Eine Saldierung von Erträgen und Auf-
wendungen in der Teilergebnisrechnung würde die Übersicht über das Entstehen und den Verbrauch der ge-
meindlichen Ressourcen erheblich beeinträchtigen.  
 
Gleichwohl wurde haushaltsrechtlich eine Ausnahme zugelassen (vgl. § 23 Absatz 2 GemHVO NRW). Eine Ver-
rechnung bei den gemeindlichen Ressourcen sowie bei den gemeindlichen Finanzmitteln im Sinne einer Aufrech-
nung würde auch gegen die Buchführungsgrundsätze „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ verstoßen. Eine Beein-
trächtigung der Übersicht über die gemeindlichen Finanzmittel bzw. die Liquidität würde entstehen, wenn in der 
Teilfinanzrechnung eine Saldierung von Einzahlungen und Auszahlungen vorgenommen würde. Das Bruttoprinzip 
verhindert somit auch eine Verschleierung innerhalb der gemeindlichen Teilrechnungen.  

 
In den gemeindlichen Teilrechnungen sind deshalb unter Beachtung des Bruttoprinzips für die auszuweisenden 
Ertrags- und Aufwandsarten und für die auszuweisenden Einzahlungs- und Auszahlungsarten jeweils Jahres-
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summen auszuweisen (vgl. § 38 i.V.m. §§ 2, 3 und 11 GemHVO NRW). Dadurch werden die tatsächlichen haus-
haltsmäßigen Erträge und Aufwendungen sowie die liquiditätswirksam gewordenen Einzahlungen und Auszah-
lungen im Haushaltsjahr in ihrem Umfang und nach ihren Arten vollständig aufgezeigt. Nur im Rahmen der kas-
senmäßigen Abwicklung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs können grundsätzlich auch personenbezogene 
Auszahlungen der Gemeinde gegenüber einem Dritten mit Einzahlungen dieses Dritten verrechnet werden.  

 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die nach den §§ 387 ff. BGB zulässigen Aufrechnungen auch 
bei der Gemeinde keine Abweichungen vom haushaltsmäßig vorgegebenen Bruttoprinzip darstellen. Die mit einer 
solchen Aufrechnung in Verbindung stehenden Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde gegenüber einem Dritten 
sowie die Forderungen der Gemeinde gegenüber diesem Dritten sind entsprechend buchungsmäßig zu behan-
deln und als gemeindliche Geschäftsvorfälle bei der Gemeinde sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht 
zu dokumentieren. 

 
 

2.2 Die Ausnahme vom Bruttoprinzip 
 

Für die Gemeinde ist haushaltsrechtlich bestimmt worden, dass Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemei-
ne Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzuzahlen hat, bei den Erträgen abzusetzen sind, auch wenn sie sich 
auf Erträge der Vorjahre beziehen (vgl. § 23 GemHVO NRW). Durch die Vorschrift wird damit eine Ausnahme 
vom gemeindlichen Bruttoprinzip ausdrücklich zugelassen. Diese gesetzlich bestimmte Ausnahme wirkt sich 
unmittelbar auf die gemeindlichen Teilergebnisrechnungen aus und ist dort von der Gemeinde entsprechend 
anzuwenden.  
 
Die genannte Vorschrift soll dabei dem Umstand der haushaltswirtschaftlichen Praxis der Gemeinden Rechnung 
tragen, dass z. B. die Erhebung von Abgaben und deren endgültige Abrechnung regelmäßig nicht in einem 
Haushaltsjahr abschließend erfolgen können. Für die gemeindlichen Teilergebnisrechnungen sowie die Ergebnis-
rechnung bedeutet diese Sonderregelung, dass dort die Abgaben, z. B. Steuern, Gebühren und Beiträge, netto 
nachzuweisen sind. Bei den betreffenden Ertragsarten stellen dann die jeweiligen Jahresergebnisse den Betrag 
dar, der sich nach Abzug der vorhersehbaren Erstattungen als Ertrag für die Gemeinde ergibt. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Aufstellung der Teilrechnungen): 
 
1.1 Die Gestaltung der Teilrechnungen 
 
Im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses sind neben der Ergebnisrechnung und der 
Finanzrechnung auch eine Vielzahl von produktorientierten Teilrechnungen aufzustellen, die auf den im Haus-
haltsplan der Gemeinde enthaltenen Teilplänen aufzustellen sind. Mit diesen Teilrechnungen wird die tatsächliche 
Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr nachgewiesen. Die gemeindlichen Teilrech-
nungen sind jedoch nicht getrennt nach Ergebnisrechnung und Finanzrechnung aufzustellen, sondern stellen 
jeweils ein aufgabenbezogenes Gesamtbild dar. Durch den darin enthaltenen Soll-/Ist-Vergleich in der Teilergeb-
nisrechnung und der Teilfinanzrechnung wird ein unmittelbarer Bezug zu den in den Teilplänen im Haushaltsplan 
enthaltenen Ermächtigungen und sonstigen Leistungsangaben hergestellt.  
 
Die Teilrechnungen müssen wegen ihrer Relevanz als Abbildung der gemeindlichen Steuerungsebene zusätzlich 
zum produktorientierten Nachweis von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen auch 
das Erreichen der gesetzten Ziele unter Einsatz der dafür ausgewählten Leistungskennzahlen aufzeigen (Mes-
sung der Zielerreichung). Das nachfolgende Muster zeigt die Grundzüge der Gliederung einer Teilrechnung an-
hand eines Produktbereiches schematisch auf (vgl. Abbildung).  
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Jahresabschluss ... 
Fachliche Zuständigkeit:                                                                                                                                            
Frau/Herr 

Fachbereich … 
Produktbereich … 

Inhalte des Produktbereiches 
 
Beschreibung und Zielsetzung: 
Zielgruppe(n): 
Besonderheiten im Haushaltsjahr: 
Produktbereichsübersicht 
Produktgruppen mit 
- den wesentlichen beschriebenen Produkten: 
-       den einzelnen Zielen: 

 
Nachweis der Zielerreichung 

 Ziele Kennzahl 
Vorjahr 

Soll-Kennzahl 
Haushaltsjahr 

Ist-Kennzahl 
Haushaltsjahr 

Abweichungs- 
analyse 

(Die Kennzahlen und ggf. die Leistungsmengen sollen nach Arten und möglichst entsprechend der Zeitreihe nach § 
38 Absatz 2 GemHVO NRW gegliedert werden.) 
Personaleinsatz 
(Angaben zum eingesetzten Personal - Auszug aus der Stellenübersicht nach § 8 GemHVO NRW - mit Angaben 
nach Beschäftigungsverhältnissen in einer Zeitreihe nach § 8 Absatz 2 GemHVO NRW) 

 
Teilergebnisrechnung 

 
 

Haushalts- 
positionen 

Vor- 
jahr 

Fortgeschriebener 
Ansatz des  

Haushaltsjahres 

Ist-Ergebnis 
des 

Haushaltsjahres 

Vergleich 
Ansatz /Ist 

(Die Teilergebnisrechnung muss die vorgegebene Mindestgliederung enthalten (vgl. Nr. 1.6.2 des Runderlasses 
vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 

 
Teilfinanzrechnung 

 
 

Haushalts- 
positionen 

Vor- 
jahr 

Fortgeschriebener 
Ansatz des  

Haushaltsjahres 

Ist-Ergebnis 
des 

Haushaltsjahres 

Vergleich 
Ansatz /Ist 

(Die Teilfinanzrechnung muss die vorgegebene Mindestgliederung enthalten (vgl. Nr. 1.6.4 des Runderlasses vom 
24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 

 
Allgemeine Erläuterungen zur Teilrechnung   

Veränderungen im Rahmen der Ausführung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft: 

Für die Teilergebnisrechnung: 
Für die Teilfinanzrechnung: 

Sonstiges: 
Erläuterungen 
zu einzelnen wesentlichen Haushaltspositionen  

Für die Teilergebnisrechnung: 
Für die Teilfinanzrechnung: 

Sonstiges: 
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse 
 

 

Abbildung 531 „Der Aufbau einer Teilrechnung“ 
 
Zur besseren Verständlichkeit und Transparenz der produktorientierten Teilrechnungen im gemeindlichen Jah-
resabschluss sollte diesen entsprechend der örtlichen Produktorientierung eine schematische Übersicht vorange-
stellt werden. Mit dieser Übersicht kann die Einordnung der Teilrechnungen in die Produktorientierung und deren 
Abgrenzung anhand der örtlich notwendigen Produktbereiche und der daraus abgeleiteten Produkte, ggf. auch 
der Produktgruppen aufgezeigt werden. Sofern der Haushaltsplan der Gemeinde nach örtlichen Verantwortungs-
bereichen gegliedert ist, soll im gemeindlichen Jahresabschluss entsprechend verfahren werden, sodass in die-
sen Fällen die Teilrechnungen auch nach organisatorischen Gesichtspunkten zu gliedern sind. Gleichwohl muss 
bei einer solchen Aufstellung die gemeindliche Produktorientierung erkennbar sein und aufgezeigt werden.  
 
Die konkrete Ausgestaltung der produktorientierten Teilrechnungen im gemeindlichen Jahresabschluss muss 
durch jede Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 
sowie unter Einbeziehung der Informationsinteressen der Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
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eigenverantwortlich vornehmen. Dabei hat die Gemeinde sich auch an den getroffenen Festlegungen für die 
Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan für das abgelaufene Haushaltsjahr zu orientieren.  
 
 
1.2 Die Teilergebnisrechnung in der Teilrechnung 
 
1.2.1 Der Aufbau einer Teilergebnisrechnung 
 
Die gemeindlichen Teilergebnisrechnungen in den Teilrechnungen sind von der Gemeinde entsprechend der 
Gliederung ihrer Ergebnisrechnung aufzustellen. Die Gemeinde soll dabei den tatsächlichen Bedarf unter Berück-
sichtigung der Umsetzung der örtlichen Produktorientierung berücksichtigen. Das Muster für eine Teilergebnis-
rechnung wird dabei der Gemeinde zur Anwendung empfohlen (vgl. Nummer 1.6.2 des Runderlasses des Innen-
ministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Im nachfolgenden Schema wird der Aufbau einer Teilergebnis-
rechnung beispielhaft aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
 
 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

 
Ergebnis  

des  
Vorjahres 

 
 
 

EUR 
 

 
Fortge- 

schriebener 
Ansatz des 
Haushalts- 

jahres 
 

EUR 

 
Ist-

Ergebnis 
des  

Haushalts- 
jahres 

 
EUR 

 
Vergleich 
Ansatz/Ist 
(Sp. 3 ./. 

Sp. 2) 
 
 

EUR 

1 
 
↓ 
 
9 

 
Ertragsarten 

wie 
im Ergebnisplan 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 =  Ordentliche Erträge     
11 

 
↓ 
 

16 

- 
Aufwandsarten 

wie 
im Ergebnisplan 

 

    

17 =  Ordentliche Aufwendungen     
18 =  Ordentliches Ergebnis 

    (= Zeilen 10 und 17) 
    

19 
 

20 

 
Nach Arten wie im Ergebnisplan 

 

    

21 =   Finanzergebnis  
      (= Zeilen 19 und 20) 

    

22 =   Ergebnis der laufenden 
    Verwaltungstätigkeit 
      (= Zeilen 18 und 21) 

    

23 
24 

+  Außerordentliche Erträge 
-   Außerordentliche Aufwendungen 

    

25 =  Außerordentliches Ergebnis  
     (= Zeilen 23 und  24) 

    

26 =  Ergebnis 
    - vor Berücksichtigung der internen 
      Leistungsbeziehungen -  
      (= Zeilen 22 und 25) 

    

27 +   Erträge aus internen Leistungs- 
     beziehungen 

    

28 -   Aufwendungen aus internen 
     Leistungsbeziehungen 

    

29 =  Ergebnis  
     (= Zeilen 26, 27, 28) 

    

Abbildung 532 „Der Aufbau einer Teilergebnisrechnung“ 
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Unter Beachtung des Bruttoprinzips sind in jeder Teilergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen nach 
Arten abzubilden, um das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den tatsächlichen Ressourcenverbrauch im 
abgelaufenen Haushaltsjahr produktbezogen nachzuweisen. Dazu ist wie im Ergebnisplan das Ergebnis der 
laufenden Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis sowie aus beiden Ergebnissen das ordentliche Ergebnis 
durch die Bildung von Salden festzustellen. Ggf. gehört dazu auch der gesonderte Nachweis eines außerordentli-
chen Ergebnisses, wenn außerordentliche Erträge und/oder außerordentliche Aufwendungen entstanden sind.  
 
In den Teilrechnungen sind auch die entstandenen Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-
gen auszuweisen, wenn die Gemeinde diese für ihre Haushaltsbewirtschaftung erfasst (vgl. § 17 GemHVO 
NRW). Eine Verpflichtung dafür besteht allerdings nicht. Soweit zum Nachweis des vollständigen Ressourcenver-
brauchs die internen Leistungsbeziehungen jedoch im abgelaufenen Haushaltsjahr erfasst worden sind, muss die 
Gemeinde diese nach dem Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung aufzeigen. In der gemeindlichen Ergebnis-
rechnung müssen sich dabei die entstandenen Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
insgesamt ausgleichen. Das Muster über die in der Teilrechnung enthaltenen Teilergebnisrechnung wird der 
Gemeinde zur Anwendung empfohlen (vgl. Nummer 1.6.2 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.2.2 Besondere Teilergebnispläne 
 
1.2.2.1 Die Teilergebnisrechnung „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 
 
Die Gemeinde erhält oder erbringt vielfach Leistungen, die auf ihren gesamten Haushalt bezogen und im ge-
meindlichen Jahresabschluss nachzuweisen sind. Solche gemeindlichen Leistungen, z. B. Steuern, Schlüsselzu-
weisungen sowie allgemeine Aufwendungen sind daher zentral der Teilergebnisrechnung „Allgemeine Finanz-
wirtschaft“ zuzuordnen. Zu solchen gemeindlichen Aufwendungen können z. B. auch Wertberichtigungen von 
Forderungen gehören, weil bei jedem noch nicht erfülltem Anspruch der Gemeinde ggf. Risiken bestehen, z. B. 
Ausfallrisiken oder Beitreibungsrisiken. Die Durchführung einer Wertberichtigung nach den haushaltsrechtlichen 
Vorschriften kann dabei zu Aufwendungen führen, die im gemeindlichen Jahresabschluss erkennbar sein müs-
sen, weil diese auch einen Verzicht auf Ansprüche durch die Gemeinde darstellen können.  
 
Solche Gegebenheiten bringen es mit sich, dass die Gliederung der Haushaltspositionen der Teilergebnisrech-
nung „Allgemeine Finanzwirtschaft“ von der Regelgliederung der Teilergebnisrechnungen erheblich abweichen 
kann. Das nachfolgende Schema soll diese Sachlage deutlich machen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Teilergebnisrechnung für den Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 
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Die Teilergebnisrechnung für den Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 
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Abbildung 533 „Die Teilergebnisrechnung für den Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 
 
 
1.2.2.2 Die abgabenrechtlichen „Gebührenhaushalte“ 
 
In der Praxis der Gebührenhaushalte der Gemeinde werden Abschreibungen vielfach auch auf der Basis von 
Wiederbeschaffungszeitwerten ermittelt und i.d.R. die kalkulatorischen Zinsen auf das gesamte betriebsnotwen-
dige Kapital abzüglich der Zuwendungen und Beiträge bezogen. Die Einbeziehung solcher kalkulatorischen Kos-
ten in den gemeindlichen Jahresabschluss könnte die Klarheit und Übersichtlichkeit beinträchtigen. Solche Gege-
benheiten sollen dadurch vermieden werden, dass in den Teilrechnungen nur die Differenz zwischen den kalkula-
torischen Kosten und den tatsächlichen Aufwendungen der Gemeinde zusätzlich bzw. nachrichtlich nach der 
originären Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen ausgewiesen wird.  
 
Für die Abrechnung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Jahresabschluss der Gemeinde kann es sachge-
recht sein, in den betreffenden Teilrechnungen die Belastung der Gebührenzahler insgesamt darzustellen. In 
diesen Teilrechnungen können durch eine Ergänzung auch die nach dem Abgabenrecht möglichen kalkulatori-
schen Kosten gesondert dargestellt werden. Es ist dabei aber zu berücksichtigen, dass die Einheitlichkeit des 
gemeindlichen Rechnungswesens insgesamt gewahrt bleiben muss, sodass es im übrigen Teil dieser Teilrech-
nungen bei den Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ bleiben muss.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass im NKF in allen gemeindlichen Produktbereichen die jährlichen 
Abschreibungen auf der Basis von Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln sind. Ferner können nur 
die tatsächlichen Zinsaufwendungen in den Teilplänen produktorientiert ausgewiesen werden. Nur diese auf-
wandsgleichen Kosten dürfen im gemeindlichen Jahresabschluss erfasst werden. Der Gemeinde bleibt es dabei 
freigestellt, ob solche Teilrechnungen entsprechend den gebührenrechtlichen Gegebenheiten oder durch zusätz-
liche textliche Darstellungen erweitert werden.  
 
Zur besseren Nachvollziehbarkeit der umfassenden gemeindlichen Aufgabenerfüllung können für die „Gebühren-
haushalte“ aber auch als eigenständige produktorientierte Teilrechnungen im Jahresabschluss aufgestellt wer-
den. Nachfolgend wird die Möglichkeit einer Überleitungsrechnung aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
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Überleitung des Jahresergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation 
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Abbildung 534 „Überleitung des Jahresergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation“ 
 
 
1.3 Die Teilfinanzrechnung in der Teilrechnung 
 
1.3.1 Die Inhalte der Teilfinanzrechnung 
 
Im gemeindlichen Jahresabschluss sind in der Teilfinanzrechnung in den jeweiligen Teilrechnungen mindestens 
die produktbezogen investiven Einzahlungen und Auszahlungen von der Gemeinde nachzuweisen. Die Teilfi-
nanzrechnungen sind dabei für diese Zahlungen entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie bestehen 
zudem wie die Teilfinanzpläne aus dem Teil A und dem Teil B, sodass mit der Haushaltsplanung vergleichbare 
Daten auch im Jahresabschluss bestehen. Das Muster für eine Teilfinanzrechnung ist der Gemeinde zur Anwen-
dung empfohlen worden (vgl. Nummer 1.6.4 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. 
NRW. 6300). Nachfolgend wird der Aufbau einer Teilfinanzrechnung beispielhaft aufgezeigt. 
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1.3.2 Der Teil A der Teilfinanzrechnung 
 
Der Teil A der gemeindlichen Teilfinanzrechnung (Zahlungsübersicht) enthält die gemeindlichen Einzahlungen 
und Auszahlungen nach Arten aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde. Der Gemeinde bleibt es dabei freige-
stellt, in der Teilfinanzrechnung alle oder nur einzelne Einzahlungs- und Auszahlungsarten aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit abzubilden (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 535 „Der Teil A einer Teilfinanzrechnung“ 
 
 
1.3.3 Der Teil B der Teilfinanzrechnung 
 
Der weitere Teil B der gemeindlichen Teilfinanzrechnung (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) enthält die 
konkrete Abrechnung für jede einzelne Investitionsmaßnahme oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenzen 
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mit den dieser Maßnahme zugeordneten Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Stand am Ende des Haus-
haltsjahres. Außerdem sind die gesamten produktbezogenen investiven Einzahlungen und Auszahlungen für 
Investitionen unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze anzugeben (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 536 „Der Teil B einer Teilfinanzrechnung“ 
 
 
1.3.4 Die Teilfinanzrechnung „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 
 
Die Ordnung des gemeindlichen Haushaltsplans in Teilpläne nach Produktbereichen unter Einbeziehung eines 
eigenständigen Produktbereiches „Allgemeine Finanzwirtschaft“ erfordert für die gemeindlichen Teilrechnungen 
ebenfalls eine solche Abgrenzung. Für diesen Produktbereich ist daher im gemeindlichen Jahresabschluss eine 
gesonderte Teilrechnung aufzustellen. In der dazugehörigen Teilfinanzrechnung können z. B. das aufgenommene 
Fremdkapital oder die Umschuldungen, aber auch außerordentliche Tilgungen nachgewiesen werden. Für lau-
fende Zwecke der Gemeinde sind darin die Steuern, Zuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzaus-
gleich und andere allgemeine Zuweisungen zu erfassen. Im Rahmen dieser Teilfinanzrechnung sollen jedoch 
keine Investitionsmaßnahmen abgebildet werden, auch wenn darin zweckfreie Investitionszuweisungen von Drit-
ten zu erfassen sind.  
 
Die Besonderheiten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bringen es zudem mit sich, dass in dieser Teilrech-
nung die Gliederung nach Zahlungsarten von der Regelgliederung der übrigen Teilfinanzrechnungen erheblich 
abweichen kann. Diese besondere Teilfinanzrechnung ist daher von der Gemeinde eigenverantwortlich auf Zah-
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lungsarten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erweitern, wenn weitere auf den gesamten Haushalt bezo-
gene Zahlungen zu erfassen sind, z. B. die Schlüsselzuweisungen oder aus der Finanzierungstätigkeit z. B. die 
Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten und die Zahlungen bei Krediten zur Liquiditätssicherung. In 
solchen Fällen muss die Gemeinde für ihre auf den gesamten gemeindlichen Haushalt bezogenen Einzahlungen 
und Auszahlungen im Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ eine Teilfinanzrechnung aufstellen.  
 
Die Gemeinde muss die allgemeinen Finanzleistungen Dritter in ihrem Jahresabschluss grundsätzlich insgesamt 
und nicht aufgeteilt auf andere fachbezogene Produktbereiche nachweisen. Diese Sachlage gilt entsprechend für 
erhaltene investive Zuweisungen, die von der Gemeinde auch für bestimmte Zwecke ihrer laufenden Verwal-
tungstätigkeit verwendet werden können. Diese Einzahlungen müssen insgesamt entsprechend ihrer Herkunft 
nachgewiesen werden. Sie können, auch nicht teilweise, als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
nachgewiesen werden. 
 
 
1.4 Der Verzicht auf Haushaltspositionen 
 
Die Gemeinde hat die Möglichkeit, auf Haushaltspositionen zu verzichten, die nicht zur Vermittlung eines den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde beitragen (vgl. § 4 
Absatz 6 GemHVO NRW). Diese Regelung wirkt sich dabei über die Teilpläne auch auf die Teilrechnungen im 
gemeindlichen Jahresabschluss aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der Teilergebnisrechnung und der 
Teilfinanzrechnung nur eine Zeitreihe von zwei Jahren besteht.  
 
In diesen Teilen der gemeindlichen Teilrechnung kann daher eine Haushaltsposition dann entfallen, wenn für das 
Haushaltsjahr unter der betreffenden Position kein Betrag nachzuweisen oder für das Vorjahr kein Betrag auszu-
weisen ist. Die Verzichtsregelung ist auf die Teilrechnungen beschränkt und wirkt sich wegen der Festlegung von 
wenigen Haushaltspositionen nicht auf die gemeindliche Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung der Gemein-
de aus (vgl. §§ 38 und 39 GemHVO NRW).  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Leistungsmengen und Leistungskennzahlen in den Teilrechnungen): 
 
2.1 Der Umfang der Leistungsmengen und Leistungskennzahlen 
 
Im Jahresabschluss soll die Gemeinde in ihren Teilrechnungen die Zielerreichung und die Umsetzung ihrer Auf-
gabenerfüllung unter Berücksichtigung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs unter dem 
Einsatz von Leistungskennzahlen messen. Die Ausgangsgrundlage dazu stellen die Festlegungen im Rahmen 
der Teilpläne im gemeindlichen Haushaltsplan dar, die zwischen dem Rat und der Verwaltung, aber auch zwi-
schen der Verwaltungsführung und den Fachbereichen, zusammen mit Leistungsmengen und Leistungskennzah-
len abgestimmt und vereinbart wurden (vgl. § 4 Absatz 2 und § 12 GemHVO NRW).  
 
Die Gemeinde hat dazu auch zu bestimmen, wie die Zielerreichung, die in den Teilrechnungen durch Ist-Zahlen 
zu belegen ist, gemessen werden soll. Die Art und Weise sowie der Umfang der zu führenden Nachweise ist 
davon abhängig, welche Ziele und welche Leistungskennzahlen oder auch Finanzkennzahlen von der Gemeinde 
fachbereichs- oder produktbezogen unter örtlichen Gesichtspunkten gebildet wurden. 
 
 
2.2 Der Nachweis durch Ist-Zahlen  
 
Die Zielerreichung im Haushaltsjahr muss im Rahmen des Jahresabschlusses im Einzelnen überprüft und durch 
Ist-Zahlen belegt und muss gemessen werden können. Dafür sind für die einzelnen Teilrechnungen sachgerecht 
quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zwischen den jeweils Verantwortlichen zu vereinbaren, z. B. 
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zwischen Kämmerer und Budgetverantwortlichen. Die spezifische Ausgestaltung der Ziele, die Art und der Um-
fang von Leistungs- und Finanzkennzahlen sowie die sonstigen Angaben und Erläuterungen obliegen der eige-
nen Verantwortung der Gemeinde. Sie soll die Messung der Zielerreichung genauso wie die Zielbestimmung 
nach ihren örtlichen Bedürfnissen und Gegebenheiten festlegen können.  
 
In den Teilrechnungen des gemeindlichen Jahresabschlusses sind deshalb jeweils die Ist-Zahlen zu den in den 
Teilplänen ausgewiesenen Leistungsmengen und Leistungskennzahlen auszuweisen. Mithilfe dieser Messgrößen 
sollen die Ergebnisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft aus dem Haushaltsjahr beurteilt werden. Die durch 
Ist-Zahlen festgestellten Ergebnisse sind deshalb ggf. näher zu erläutern, insbesondere dann, wenn erhebliche 
Abweichungen zu den festgelegten Zielen aufgetreten sind.  
 
Die Kontrolle der Zielerreichung durch den Ausweis von Ist-Zahlen soll nicht nur auf einer Verwaltungsebene 
erfolgen, sondern quer durch die gesamte örtlich gebildete Zielhierarchie ermöglicht und auch durchgeführt wer-
den. Innerhalb der Teilrechnungen bedarf es deshalb einer entsprechenden Darstellung des Nachweises der 
Zielerreichung (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 537 „Der Nachweis der Zielerreichung“ 
 
 
2.3 Die Erfolgskontrolle der Gemeinde 
 
Die örtliche Steuerung der Gemeinde erfordert grundsätzlich auch eine haushaltswirtschaftliche Erfolgskontrolle, 
die durch die Einrichtung eines Controllings und eines unterjährigen Berichtswesens unterstützt werden kann. Nur 
die regelmäßigen Soll-Ist-Vergleiche im viertel- oder halbjährlichen Rhythmus, bei Besonderheiten im Einzelfall 
auch monatlich, ermöglichen es den Verantwortlichen in der Gemeinde, von der Haushaltsplanung abweichende 
Entwicklungen und Tendenzen frühzeitig zu erkennen und Geschäftsprozesse und Verwaltungsabläufe der erfor-
derlichen gemeindlichen Aufgabenerfüllung ggf. wieder anzupassen.  
 
Ein Controllingsystem sollte von der Gemeinde jedoch nicht aus der Sicht der gemeindlichen Verwaltung betrie-
ben oder allein auf die gemeindliche Verwaltung ausgerichtet werden. In einem gemeindlichen Controllingsystem 
sind auch die Interessen des Rates der Gemeinde ausreichend zu berücksichtigen. Nur bei einem sachgerechten 
Zusammenwirken von Rat und Verwaltung wird es möglich werden, erfolgreich Maßnahmen mit strategischer 
Bedeutung für die Gemeinde und zur Gegensteuerung von aufgetretenen Abweichungen in der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft zu ergreifen. Der Erfolg solcher Maßnahmen lässt sich dann ggf. längerfristig an der eingetre-
tenen Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde zum jeweiligen Abschlussstichtag messen.  
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Für die Nutzung des betriebswirtschaftlichen Instrumentes „Controlling“ ist von der Gemeinde in eigener Verant-
wortung zu entscheiden, ob ein strategisches Controlling und/oder ein operatives Controlling eingerichtet werden 
soll. Dazu ist auch die Frage zu klären, auf welche Art und Weise die langfristigen Ziele des Rates bzw. das Leit-
bild der Gemeinde in haushaltswirtschaftliche Maßnahmen umgesetzt, wie die Zielerreichung überwacht und wie 
mit Abweichungen umgegangen werden soll. Grundsätzlich müssen dabei die strategische und die Haushaltspla-
nung eng aufeinander abgestimmt sein und ggf. sachliche und zeitliche Schwerpunkte gesetzt werden.  
 
In diesem Zusammenhang sollte das mit der Aufgabenerfüllung des Controllings entstehende Berichtswesen der 
Gemeinde so aufgebaut sein, dass die tatsächliche Leistungsfähigkeit der gemeindlichen Verwaltung erfasst 
werden kann. Durch den jahresbezogenen haushaltswirtschaftlichen Kreislauf wird in diesem Zusammenhang 
deutlich, dass gemeindliche Ziele, die örtliche Strategie und das Controlling der Gemeinde dazu beitragen, die 
stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft zu sichern und anlassbezogen auch die Wiedererreichung des 
Haushaltsausgleichs unterstützen.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 41 
Bilanz 

 
(1) Die Bilanz hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die 
Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten und ist entsprechend den Absätzen 3 und 4 zu 
gliedern, soweit in der Gemeindeordnung oder in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.  
 
(2) In der Bilanz dürfen Posten auf der Aktivseite nicht mit Posten auf der Passivseite sowie Grundstücksrechte 
nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden. 
 
(3) Die Aktivseite der Bilanz ist mindestens in die Posten 
1. Anlagevermögen,  

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände, 
1.2 Sachanlagen,  

 1.2.1      Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, 
1.2.1.1  Grünflächen, 
1.2.1.2  Ackerland, 
1.2.1.3  Wald, Forsten, 
1.2.1.4  Sonstige unbebaute Grundstücke, 

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, 
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen, 
1.2.2.2 Schulen, 
1.2.2.3 Wohnbauten, 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude, 

1.2.3  Infrastrukturvermögen,  
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel, 
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, 
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, 
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens, 

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden, 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau, 

1.3   Finanzanlagen,  
1.3.1      Anteile an verbundenen Unternehmen, 
1.3.2      Beteiligungen, 
1.3.3      Sondervermögen, 
1.3.4      Wertpapiere des Anlagevermögens, 
1.3.5      Ausleihungen, 

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen, 
1.3.5.2 an Beteiligungen, 
1.3.5.3 an Sondervermögen, 
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen, 

2. Umlaufvermögen, 
2.1 Vorräte, 

2.1.1  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, 
  2.1.2  Geleistete Anzahlungen, 

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, 
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  2.2.1      Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen,   
  2.2.2  Privatrechtliche Forderungen, 

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände, 
 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens, 
 2.4 Liquide Mittel, 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung, 
zu gliedern und nach Maßgabe des § 43 Abs. 7 um den Posten 
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
zu ergänzen. 
 
(4) Die Passivseite der Bilanz ist mindestens in die Posten 
1. Eigenkapital, 

1.1 Allgemeine Rücklage, 
1.2 Sonderrücklagen, 
1.3 Ausgleichsrücklage, 
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, 

2. Sonderposten, 
2.1 für Zuwendungen, 
2.2 für Beiträge, 
2.3 für den Gebührenausgleich, 
2.4 Sonstige Sonderposten, 

3. Rückstellungen, 
3.1 Pensionsrückstellungen, 
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten, 
3.3 Instandhaltungsrückstellungen, 
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5, 

4. Verbindlichkeiten, 
4.1 Anleihen, 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, 

4.2.1 von verbundenen Unternehmen, 
4.2.2 von Beteiligungen, 
4.2.3 von Sondervermögen, 
4.2.4 vom öffentlichen Bereich, 
4.2.5 vom Kreditinstituten, 

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, 
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten, 
4.8 Erhaltene Anzahlungen, 

5. Passive Rechnungsabgrenzung 
zu gliedern. 
 
(5) 1In der Bilanz ist zu jedem Posten nach den Absätzen 3 und 4 der Betrag des Vorjahres anzugeben. 2Sind die 
Beträge nicht vergleichbar, ist dies im Anhang zu erläutern. 3Ein Posten der Bilanz, der keinen Betrag ausweist, 
kann entfallen, es sei denn, dass im vorhergehenden Haushaltsjahr unter diesem Posten ein Betrag ausgewiesen 
wurde. 
 
(6) 1Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten der Ab-
sätze 3 und 4 erfasst wird. 2Dies gilt nicht für Wertberichtigungen zu Forderungen. 3Werden Posten hinzugefügt, 
ist dies im Anhang anzugeben.  
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(7) 1Die vorgeschriebenen Posten der Bilanz dürfen zusammengefasst werden, wenn sie einen Betrag enthalten, 
der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schul-
denlage der Gemeinde nicht erheblich ist oder dadurch die Klarheit der Darstellung vergrößert wird. 2Die Zusam-
menfassung von Posten der Bilanz ist im Anhang anzugeben. 3Dies gilt auch für die Mitzugehörigkeit zu anderen 
Posten, wenn Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehrere Posten der Bilanz fallen.  
 
(8) Die Zuordnung von Wertansätzen für Vermögensgegenstände und Schulden zu den Posten der Bilanz ist auf 
der Grundlage des vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.  
 
 
Erläuterungen zu § 41: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Grundlagen der Bilanzierung 
 
Für den Jahresabschluss der Gemeinde stellt die gemeindliche Bilanz einen wichtigen Bestandteil dar (vgl. § 95 
Absatz 1 GO NRW). Die gemeindliche Bilanz soll unterschiedliche Funktionen erfüllen, die nachfolgend aufge-
zeigt werden (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Funktionen der gemeindlichen Bilanz 

 
 

FUNKTIONEN 
 

ZWECKE 

Informationsfunktion 

 
Die gemeindliche Bilanz dient der Gemeinde, aber auch den Adres-
saten des gemeindlichen Jahresabschlusses als Grundlage für die 
Kontrolle der gemeindlichen Verwaltung, für die gemeindliche 
Haushaltsplanung und die Beurteilung der wirtschaftlichen Weiter-
entwicklung der Gemeinde, z. B. durch eine Bilanzanalyse oder 
Bilanzvergleiche.  
 

Rechenschaftsfunktion 
 

 
Die gemeindliche Bilanz dient der Gemeinde, aber auch den Adres-
saten des gemeindlichen Jahresabschlusses als Grundlage für den 
Nachweis über die Ergebnisse der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft im abgelaufenen Haushaltsjahr sowie über den Stand der 
wirtschaftlichen Lage der Gemeinde. 
 

Dokumentationsfunktion 

 
Die gemeindliche Bilanz dient der Gemeinde, aber auch den Adres-
saten des gemeindlichen Jahresabschlusses als Nachweis über die 
Veränderung der Werte und der gebuchten Geschäftsvorfälle. 
 

Sicherungsfunktion 

 
Die gemeindliche Bilanz dient der Gemeinde, aber auch den Adres-
saten des gemeindlichen Jahresabschlusses als Nachweis über die 
Erhaltung des Eigenkapitals und den Möglichkeiten der Rückzah-
lung des Fremdkapitals. 
 

Ermittlungsfunktion 

 
Die gemeindliche Bilanz dient der Gemeinde, aber auch den Adres-
saten des gemeindlichen Jahresabschlusses als Nachweis über die 
zutreffende Ergebnisermittlung sowie die Investitionstätigkeit und 
Finanzierungstätigkeit der Gemeinde.  
 

Abbildung 538 „Die Funktionen der gemeindlichen Bilanz“ 
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Die Bilanz der Gemeinde hat jedoch keinen Selbstzweck. Sie soll vielmehr bestimmten Anforderungen im ge-
meindlichen Bereich genügen und ist darauf ausgerichtet, das gemeindliche Vermögen und die Schulden mit ihrer 
Werthaltigkeit stichtagsbezogen und entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen bei der Gemeinde 
aufzuzeigen. Die Vorschriften über die gemeindliche Bilanz bestimmen dazu deren Inhalte und die Gliederung 
sowie die Wertansätze in den Grundzügen. 
 
In diesem Zusammenhang bestehen u.a. im Einzelnen genau bestimmte Vorgaben für die Gemeinde, aber auch 
Wahlrechte sowie erhebliche Ermessens- und Entscheidungsspielräume. Die Gemeinde soll daher bei den von 
ihr zu treffenden Bilanzierungsentscheidungen die haushaltsrechtlichen Bilanzierungsregelungen sachgerecht 
und dem Sinn und Zweck des Gesetzgebers entsprechend auslegen und anwenden, aber auch die örtlichen 
Verhältnisse ausreichend berücksichtigen.  
 
 
2. Die Bilanzierungsentscheidungen  
 
2.1 Die Struktur der Entscheidungen 
 
2.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Bei der gemeindlichen Bilanzierung sind unter Berücksichtigung der wesentlichen Rechnungslegungsziele des 
NKF alle wirtschaftlichen Sachverhalte der Gemeinde und die gemeindlichen Geschäftsvorfälle danach zu unter-
suchen, ob sie in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen bzw. zu bilanzieren sind (Bilanzierung dem Grunde nach) 
und mit welchem Wert (Betrag) sie in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen sind (Bilanzierung der Höhe nach) 
sowie an welcher Stelle der gemeindlichen Bilanz sie auszuweisen sind (Bilanzierung dem Ausweis nach).  
 
Bei der Festlegung der Bilanzierungsmethoden ist die Frage zu klären, ob der wirtschaftlichen Sachverhalt oder 
der Geschäftsvorfall der Gemeinde noch weiterer Angaben bedarf oder Abweichungen von den ausgeübten Bi-
lanzierungsmethoden einer Angabe im Anhang bedürfen (vgl. nach § 44 GemHVO NRW). Vor der eigentlichen 
Bewertung und Bilanzierung von gemeindlichem Vermögen oder Schulden durch die Gemeinde sind aber bereits 
Entscheidungen über deren Aktivierung oder Passivierung zu treffen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Struktur der gemeindlichen Bilanzierungsentscheidung 

 
 

ELEMENT 
 

PRÜFFRAGE 

Aktivierungs- oder Passivierungsfähigkeit 

 
Ist der gemeindliche Vermögensgegenstand über-
haupt bilanzierungsfähig? 
 

Aktivierungs- oder Passivierungsverbot 

 
 
Ist die Bilanzierung von gemeindlichen Vermögen-
steilen oder Schulden verboten? 
 

Aktivierungs- oder Passivierungsgebot 

 
Sind das gemeindliche Vermögen oder die Schul-
den aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften 
oder der GoB bilanzierungspflichtig? 
 

Aktivierungs- oder Passivierungswahlrecht 

 
Besteht ein Bilanzierungswahlrecht, durch das die 
Gemeinde die Entscheidung obliegt, ob gemeindli-
ches Vermögen oder Schulden anzusetzen sind? 
 

Abbildung 539 „Die Struktur der gemeindlichen Bilanzentscheidung“ 
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2.1.2 Bilanzpolitische Zielsetzungen 
 
Die qualitativen und quantitativen bilanzpolitischen Zielsetzungen der Gemeinde haben bei der gemeindlichen 
Bilanzierung eine erhebliche Bedeutung und beeinflussen die von der Gemeinde im Rahmen des gemeindlichen 
Jahresabschlusses zu treffenden Bilanzierungsentscheidungen. Dazu sind z.B. die örtlichen Entscheidungen über 
Nutzung zulässiger Wahlrechte und das Ausfüllen bestehender Ermessensspielräume für die örtlichen Zwecke zu 
zählen, die ggf. auch durch den Einsatz von Kennzahlen messbar werden.  
 
Im Rahmen der gemeindlichen Bilanzpolitik muss aber auch das Zusammenspiel von qualitativen und quantitati-
ven Zielsetzungen und Strategien berücksichtigt werden. Im örtlichen Einzelfall kann es daher geboten sein, die 
vorgesehenen zweckbezogenen Strategien und Maßnahmen miteinander zu verbinden bzw. mindestens aufei-
nander abzustimmen, sodass ggf. auch auf die künftigen Chancen und Risiken der Gemeinde bezogene geeigne-
te Kombinationen entstehen und durchführbar werden oder aber zu Widersprüchen führen. Insgesamt müssen 
die bilanzpolitischen Zielsetzungen der Gemeinde mit ihrer geplanten Weiterentwicklung bzw. ihrem Leitbild in 
Einklang stehen. 
 
In einem solchen haushaltswirtschaftlichen Prozess darf die Gemeinde bei den von ihr zu treffenden Bilanzie-
rungsentscheidungen nicht die Folgewirkungen außer Acht lassen. Sie muss deshalb eine sorgfältige Analyse der 
Folgewirkungen vornehmen, um diese quantifizieren zu können, sowie eine zielgerichtete Abwägung zwischen 
den voraussichtlich entstehenden Ergebnissen und den sich daraus in späteren Jahren ergebenden Folgewirkun-
gen vornehmen. Die Gemeinde sollte einen solchen Vorgang ausreichend dokumentieren, damit die getroffenen 
bilanzpolitischen Entscheidungen nicht nur zum aktuellen Zeitpunkt, sondern auch noch in späteren Jahren nach-
vollziehbar sind. Derartige strategische Entscheidungen der Gemeinde wirken sich zudem auf die tatsächliche 
Bilanzierung dem Grunde, der Höhe und dem Ausweis nach aus. 
 
 
2.2 Die Arten der Bilanzierung 
 
2.2.1 Die Bilanzierung dem Grunde nach 
 
Die Bilanz jeder Gemeinde ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finan-
zierungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung und ein 
wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungswesens im NKF. Sie muss gemeindeübergreifend inhaltlich 
das gemeindliche Vermögen und die Schulden der Gemeinde zutreffend abbilden und unter Beachtung bilanziel-
ler Grundsätze einheitlich gegliedert sein. Dabei müssen die Summe der Aktiva und die Summe der Passiva 
gleich groß sein. 
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde einen Vermögensgegenstand erwirbt und dieser im Rahmen der gemeind-
lichen Aufgabenerfüllung genutzt werden soll, dann stellt dieser Vermögensgegenstand einen der Gemeinde 
zuzurechnenden Wert in der von der Gemeinde zu erbringenden Geldleistung dar. Die Gemeinde ist dann ver-
pflichtet, diesen Geschäftsvorfall auch in ihrer Bilanz als Vermögensrechnung zu berücksichtigen. Entsprechend 
hat die Gemeinde zu bilanzieren, wenn sie eine Verpflichtung eingeht, die zum vereinbarten Erfüllungszeitpunkt 
zu einer von der Gemeinde zu erbringenden Geldleistung führt. 
 
Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde grundsätzlich mit den zum Abschlussstichtag 
ermittelten Werten angesetzt (Aktivierung) und nach Fristigkeiten gegliedert. Damit wird die Mittelverwendung der 
Gemeinde dokumentiert. In diesem Zusammenhang wird der Nutzen für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde 
sichtbar, denn durch den konkreten Wertansatz bezogen jeweils auf die einzelne Art des gemeindlichen Vermö-
gens wird der periodengerechte Ressourcenverbrauch abgeleitet. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Ver-
bindlichkeiten der Gemeinde und ihr Eigenkapital gezeigt (Passivierung). Diese Ansätze werden ebenfalls nach 
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Fristigkeiten gegliedert. Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens, 
aber auch die von der Gemeinde eingegangenen Verpflichtungen dokumentiert.  
 
Die Eignung eines Vermögensgegenstandes oder einer Verpflichtung der Gemeinde zum Ansatz in der gemeind-
lichen Bilanz wird mit dem Begriff „Bilanzierung dem Grunde nach“ umschrieben oder auch als „Bilanzierungsfä-
higkeit“ bezeichnet. Da das gemeindliche Vermögen auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist, 
wird dort der Begriff „Aktivierungsfähigkeit“ verwendet. In gleicher Weise findet der Begriff „Passiervierungsfähig-
keit“ für die auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Verpflichtungen eine entsprechende 
Anwendung.  
 
Die Gemeinde hat daher ihr Vermögen und ihre Schulden grundsätzlich nach der zivilen Rechtslage zu bilanzie-
ren, sodass grundsätzlich die Forderungen beim Anspruchsberechtigten zu aktivieren und die Verpflichtungen 
beim Schuldner zu passivieren sind. Die Vermögensgegenstände der Gemeinde sind aber auch dann in der ge-
meindlichen Bilanz anzusetzen, wenn die Gemeinde der wirtschaftliche Eigentümer ist. Sie muss nicht zwingend 
auch der rechtliche Eigentümer sein (vgl. § 33 GemHVO NRW).  
 
 
2.2.2 Die Bilanzierung der Höhe nach 
 
Für die Gemeinde stellt jeder Vermögensgegenstand und jede Schuld einen individuellen Wert dar. Für den An-
satz in der gemeindlichen Bilanz finden jedoch unabhängig von der Erfüllung sonstiger Voraussetzungen allge-
meine Bewertungsmaßstäbe Anwendung, sodass mehrere Wertgrößen zur Anwendung kommen können. Dazu 
soll nachfolgend ein Überblick gegeben werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Wertbegriffe für die Bilanzierung 

 
 

AUF DER AKTIVSEITE 
 

AUF DER PASSIVSEITE 
 

Anschaffungskosten 
(§ 91 Absatz 2 GO NRW; §§ 33 GemHVO NRW) 

 

Angemessene Höhe 
(§ 88 GO NRW) 

 
Herstellungskosten 

(§ 91 Absatz 2 GO NRW; § 33 GemHVO NRW) 
 

Rückzahlungsbetrag 
(§ 91 Absatz 2 GO NRW) 

 
Festwert 

(§ 34 Absatz 1 GemHVO NRW) 
 

Barwert 
(§ 91 Absatz 2 GO NRW; § 36 Absatz 1 GemHVO NRW) 

 
Gewogener Durchschnittswert 

(§ 34 Absatz 3 GemHVO NRW) 
 

Betrag, der voraussichtlich notwendig wird 
(§ 91 Absatz 2 GO NRW) 

 
Gesamtkosten 

(§ 36 Absatz 2 GemHVO NRW) 
 

 
---------- 

 
Beizulegender Wert 

(§ 36 Absatz 5 und 7 GemHVO NRW) 
 

---------- 

 
 

Erinnerungswert 
(§ 41 GemHVO NRW) 

 

 
 

---------- 

Abbildung 540 „Die Wertbegriffe für die Bilanzierung“ 
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Die Klärung der Frage der Bilanzierung dem Grunde nach verlangt deshalb auch, eine Ermittlung der Höhe des 
Wertes, der in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Vermögensgegenstände und Schulden der Gemeinde 
vorzunehmen. Diese Sachlage wird als Bilanzierung der Höhe nach umschrieben. Sie zeigt sich durch die in der 
Bilanz enthaltenen Buchwerte. Die Buchwerte sind dabei die Beträge in der gemeindlichen Bilanz, mit deren Hilfe 
die Vermögensgegenstände und Schulden der Gemeinde als Werte erfasst werden. Für diese bilanziellen Zwe-
cke enthalten die haushaltsrechtlichen Vorschriften eine Vielzahl von zu beachtenden Wertbegriffen, die entweder 
auf der Aktivseite für die Vermögensgegenstände der Gemeinde oder auf der Passivseite der gemeindlichen 
Bilanz für die Schulden der Gemeinde zur Anwendung kommen.  
 
 
2.2.3 Die Bilanzierung dem Ausweis nach 
 
Die Bilanzierung dem Ausweis nach verlangt eine Klärung der Festlegung, an welcher Stelle der gemeindlichen 
Bilanz ein gemeindlicher Vermögensgegenstand oder Schulden der Gemeinde anzusetzen und ob ggf. weitere 
Angaben im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss notwendig sind. Dieses wird als Bilanzierung dem Aus-
weis nach umschrieben. Für diesen Zweck enthalten die haushaltsrechtlichen Vorschriften eine Vielzahl von Glie-
derungsvorschriften sowie Vorgaben für die Informationen, die der gemeindliche Anhang enthalten muss (vgl. § 
44 GemHVO NRW).  
 
Die Gemeinde kann die Aktivseite und die Passivseite ihrer gemeindlichen Bilanz unter Berücksichtigung der 
örtlichen Erfordernisse eigenverantwortlich weiter ausgestalten. Sie soll die treffenden Bilanzierungsentscheidun-
gen unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Bilanzierungsregelungen sachgerecht und dem Sinn und 
Zweck nach entsprechend auslegen und anwenden. Bei der Festlegung des Gliederungsaufbaus der gemeindli-
chen Bilanz sind auch die Informationsinteressen der Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses in aus-
reichendem Maße zu berücksichtigen. 
 
 
2.3 Bewertungs- und Ansatzwahlrechte  
 
Die qualitativen und quantitativen bilanzpolitischen Zielsetzungen der Gemeinde haben bei der gemeindlichen 
Bilanzierung eine erhebliche Bedeutung und beeinflussen die von der Gemeinde zu treffenden Bilanzierungsent-
scheidungen im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses. Dazu sind z. B. die örtlichen Entscheidungen 
über Nutzung zulässiger Wahlrechte und das Ausfüllen bestehender Ermessensspielräume für die örtlichen Zwe-
cke zu zählen, die ggf. auch durch den Einsatz von Kennzahlen messbar werden. Bei der Anwendung von Wahl-
rechten muss die Gemeinde daher auch prüfen, welche Form der Ausübung der eingeräumten Wahlrechte den 
Zwecken des gemeindlichen Haushaltsrechts unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten möglichst 
weitgehend entspricht. Nachfolgend werden beispielhaft einige Bewertungs- und Ansatzwahlrechte der Gemeinde 
aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bewertungs- und Ansatzwahlrechte  

 
 

DIE ANSATZWAHLRECHTE 
 
Aktivierungswahlrecht für Vermögensgegenstände mit einem Zeitwert 
von weniger als 410 € ohne USt in der Eröffnungsbilanz. 
  

§ 56 Absatz 1 Satz 1 

 
Aktivierungswahlrecht für Vermögensgegenstände des Anlagevermö-
gens mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis einschließlich 60 € 
ohne USt. 
 

§ 29 Absatz 3 

 
Aktivierungswahlrecht für ein Disagio. § 42 Absatz 2 Satz 1 
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Die Bewertungs- und Ansatzwahlrechte  

 
 

 
Passivierungswahlrecht für die Bildung von Rückstellungen für eine 
unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen. 

 

§ 36 Absatz 3 

 
Passivierungswahlrecht für Sonderrücklagen zur Sicherung der Anschaf-
fung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. 
 

§ 43 Absatz 4 Satz 2 

 
DIE BEWERTUNGSWAHLRECHTE 

 
Übernahme der für die Gebührenkalkulation ermittelten Wertansätze für 
Vermögensgegenstände in die Eröffnungsbilanz.  
 

 
§ 56 Absatz 4 

 
Pauschalbewertung von Sonderposten für Zuwendungen in der Eröff-
nungsbilanz.  
 

§ 56 Absatz 5 

 
Stichprobeninventur.  

 
§ 29 Absatz 2 

 
Wahlrecht zur über die Einbeziehung der notwendigen Material- und 
Fertigungsgemeinkosten in die Herstellungskosten.  

 

§ 33 Absatz 3 

 
Möglichkeit der Vollabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstän-
de (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 410 € ohne USt) im Jahr 
des Zugangs.  
 

§ 33 Absatz 4 

 
Möglichkeit der Fest- und Gruppenbewertung.  
 

§ 34 Absatz 1 und 3 

 
Wahlrecht zur Anwendung der degressiven oder leistungsbezogenen 
Abschreibung statt der linearen Abschreibung, wenn diese dem tatsäch-
lichen Ressourcenverbrauch besser entspricht.  

 

§ 35 Absatz 1 

 
Wahlrecht zur sofortigen Aufwandsverrechnung von Vermögensgegen-
ständen mit einem Wert von unter 410 € ohne USt.  

 

§ 35 Absatz 2 

 
Eigenverantwortliche Festlegung der Nutzungsdauern von abnutzbaren 
Vermögensgegenständen innerhalb der Bandbreite der Rahmentabelle, 
die vom Innenministerium mit Runderlass vom 24.02.2005 vorgegeben 
ist.   
 

§ 35 Absatz 3 

 
Abschreibungswahlrecht bei einer voraussichtlich nicht dauernden 
Wertminderung von Finanzanlagen 
 

§ 35 Absatz 5 

 
Wahlrecht zur linearen Verteilung von außerplanmäßigen Abschreibun-
gen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung von Grund und Boden 
in Folge der Anschaffung oder Herstellung von Infrastrukturvermögen 
auf den Zeitraum der Anschaffung oder Herstellung 

 

§ 35 Absatz 6 

 
Pauschale Bewertung von Rückstellungen für Beihilfen nach § 88 LBG  

 
§ 36 Absatz 1 Satz 5 

Abbildung 541 „Die Bewertungs- und Ansatzwahlrechte“ 
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Die Gemeinde soll die Ausübung von Wahlrechten auf Besonderheiten der örtlichen Haushaltswirtschaft begrün-
den und darf daher ihre Entscheidungen nicht auf pauschale Annahmen aus politischem Kalkül stützen. Insge-
samt betrachtet müssen sich die gemeindlichen Entscheidungen über die Anwendung von Wahlrechten und die 
daraus entstehenden Wirkungen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft innerhalb des gemeindlichen Systems 
bewegen, das durch die haushaltsrechtlichen Vorschriften und die GoB begrenzt wird. Ggf. bestehende gemein-
despezifische Besonderheiten dürfen dabei nicht generell ausgeschlossen sein.  
 
Die Nutzung von Wahlrechten durch die Gemeinde hat eine erhebliche Bedeutung für die haushaltswirtschaftliche 
Praxis und eröffnet in großem Maße örtliche Ermessensspielräume. Die haushaltsrechtlich zulässigen Wahlrechte 
stellen jedoch für die Gemeinde keine Standards dar. Bei der örtlichen Entscheidung über ihre Anwendung bedarf 
es einer objektivierten Betrachtung der Wirkungen auf die künftige gemeindliche Haushaltswirtschaft. 
 
 
3. Der Gliederungsaufbau der gemeindlichen Bilanz 
 
3.1 Allgemeine Prinzipien 
 
3.1.1 Allgemeine Gliederungsaspekte 
 
Die Gemeinde hat ihre Bilanz wie in dieser Vorschrift angegeben sowie nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Bilanzierung klar und übersichtlich sowie in Kontoform aufzustellen. Die allgemeinen Gliederungsaspekte für die 
gemeindliche Bilanz werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gliederungsprinzipien für die gemeindliche Bilanz 

 
 

PRINZIP 
 

INHALTE 

 
Zeitlich und sachlich 

 

 
Das Prinzip kommt durch die verbindliche Gliederung der Aktivseite 
in Anlagevermögen (langfristige Bindung der Gemeinde) und in 
Umlaufvermögen (kurzfristige Bindung der Gemeinde) zur Anwen-
dung. Auf der Passivseite durch die verbindliche Gliederung in 
Eigen- und Fremdkapital der Gemeinde. 
 

 
Liquiditätswirksam 

 

 
Das Prinzip kommt durch die Gliederung der Aktivseite zur Anwen-
dung. Die gemeindlichen Vermögensarten sind dort unter Berück-
sichtigung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung und auch nach 
ihrer Möglichkeit zur Umwandlung in Liquidität zu untergliedern. 
 

 
Finanzierungswirksam 

 

 
Das Prinzip kommt durch die Gliederung der Passivseite zur An-
wendung. Die verbindliche Gliederung in Eigen- und Fremdkapital 
weist die Möglichkeiten der Gemeinde bei der gemeindlichen Fi-
nanzmittelbeschaffung auf. 
 

 
Geschäftsvertraglich  

 

 
Das Prinzip kommt durch die weitere Untergliederung von Bilanzbe-
reichen zur Anwendung, z. B. in den Bilanzbereichen „Finanzlagen“, 
“Forderungen“, „Sonderposten“, „Rückstellungen“ und „Verbindlich-
keiten“. Die gemeindlichen Geschäftsbeziehungen bieten dazu in 
sinnvoller und sachgerechter Weise eine geeignete Ausgangslage. 
 

Abbildung 542 „Die Gliederungsprinzipien für die gemeindliche Bilanz“ 
 
Diese Vorgaben bedeuten, dass die gemeindliche Bilanz, in der das gemeindliche Vermögen und die Schulden 
der Gemeinde gegenübergestellt werden, aus zwei Bereichen (auch als Seiten bezeichnet) besteht. Die Darstel-
lung des gemeindlichen Vermögens als das Aufzeigen der „Mittelverwendung“ wird dabei als Aktivseite oder 
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Aktiva bezeichnet. Die Darstellung der gemeindlichen Schulden als das Aufzeigen der „Mittelherkunft“ wird dabei 
als Passivseite oder Passiva bezeichnet. Dabei müssen die Summe der Aktiva und die Summe der Passiva 
gleich groß sein. In der Vorschrift werden die Bilanzposten im Einzelnen benannt, die in der gemeindlichen Bilanz 
mindestens enthalten sein müssen.  
 
Die gemeindliche Bilanz wird auf der Grundlage des Inventars aufgestellt (vgl. § 28 Abs. 1 GemHVO NRW). Sie 
enthält jedoch im Gegensatz zum Inventar keine Mengenangaben über das gemeindliche Vermögen und die 
Schulden, sondern nur noch Angaben in zusammengefasster Form über die Art und den Wert des Vermögens 
und der Schulden. Die Bilanz ist zudem unter Beachtung des Bruttoprinzips aufzustellen, denn eine Saldierung 
von Aktivposten und Passivposten ist ausdrücklich nicht zugelassen worden (vgl. § 41 Abs. 2 GemHVO NRW). 
Diese Festlegung soll zu einer größeren Aussagekraft der Bilanz beitragen. Außerdem haben die Vorgaben eine 
besondere Bedeutung für die eigenverantwortliche Gestaltung der gemeindlichen Bilanz durch die Gemeinde.  
 
 
3.1.2 Besondere Gliederungsaspekte 
 
Die Bilanz darf dabei nicht durch eigenständige Bilanzposten unnötig tief gegliedert werden soll, damit die Ver-
mögens- und Schuldenlage der Gemeinde klar und nachvollziehbar dargestellt werden kann. Gleichwohl beste-
hen aber noch weitere Regelungen, damit die Gemeinde im Rahmen der Vorschriften ihre Bilanz ausgestalten 
und an die örtlichen Gegebenheiten anpassen kann. Die Gemeinde kann z. B. einen Posten der gemeindlichen 
Bilanz, der keinen Betrag ausweist, in ihrer Bilanz entfallen lassen, es sei denn, dass im vorhergehenden Haus-
haltsjahr unter diesem Posten ein Betrag ausgewiesen wurde (vgl. § 41 Absatz 5 GemHVO NRW). Sie darf auch 
weitere Posten in ihrer Bilanz ansetzen, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten erfasst wird 
und ein „Davon-Vermerk“ zu einem bestehenden Bilanzposten als nicht ausreichend anzusehen ist (vgl. § 41 
Absatz 6 GemHVO NRW).  
 
Die Gemeinde darf auch die vorgeschriebenen Posten der Bilanz zusammenfassen, wenn sie einen Betrag ent-
halten, der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und 
Schuldenlage der Gemeinde nicht erheblich ist oder dadurch die Klarheit der Darstellung vergrößert wird (vgl. § 
41 Absatz 7 GemHVO NRW). Entsprechend der örtlich getroffenen Entscheidung ist dann auch die Gliederung 
der gemeindlichen Bilanz anzupassen. Dabei muss sichergestellt werden, dass die verbleibenden Posten in sinn-
voller Weise aufeinanderfolgen und untereinander gesetzt werden. Dieses gilt entsprechend bei Erweiterungen 
der gemeindlichen Bilanz.  
 
Zu den einzelnen Bilanzposten in der gemeindlichen Bilanz sind von der Gemeinde aber auch die Beträge des 
Vorjahres anzugeben. Dabei muss eine bilanzielle Stetigkeit bestehen, damit möglichst eine Vergleichbarkeit 
zwischen den Bilanzansätzen des Haushaltsjahres und des Vorjahres sowie in einer Zeitreihe hergestellt bzw. 
bestehen werden kann. Durch die Stetigkeit wird die notwendige Informationsqualität gewährleistet, weil sich auf 
die gemeindliche Bilanz keine Wahlrechte aus anderen fachlich geprägten Bilanzierungsregelungen unmittelbar 
auswirken. In den Fällen, in denen der Inhalt oder die Form der Gliederung der gemeindlichen Bilanz von der des 
Vorjahres abweicht und die einander gegenübergestellten Beträge nur schwer miteinander zu vergleichen sind, 
kann von der Gemeinde der Vorjahresbetrag in der gemeindlichen Bilanz beibehalten und im Anhang eine ent-
sprechende Angabe gemacht werden. Sie kann aber auch den Vorjahresbetrag in der Bilanz anpassen und im 
Anhang die Gründe für die neue Ermittlung des Bilanzansatzes angeben.  
 
 
3.2 Die Gliederung der Bilanzseiten 
 
3.2.1 Haushaltsrechtliche Vorgaben 
 
Für die Gemeinde ist haushaltsrechtlich die Gliederung der gemeindlichen Bilanz mit einer bestimmten Anzahl 
von Bilanzposten, die auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz und auf der Passivseite der gemeindlichen 
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Bilanz mindestens anzusetzen sind. Die Vorschrift sieht zudem eine Mindestgliederung für die Aktivseite und die 
Passivseite der gemeindlichen Bilanz vor. Dabei ist zu beachten, dass zwischen den aktiven und den passiven 
Bilanzposten im Einzelnen keine starre Verbindung besteht, sodass z. B. ein bilanzieller Aktivtausch sich regel-
mäßig nicht auf die Passivseite der gemeindlichen Bilanz auswirkt, auch wenn die Bilanz insgesamt immer „aus-
geglichen“ ist. Daraus ergibt sich mit der Angabe von Beträgen des Haushaltsjahres und des Vorjahres zu den 
einzelnen Bilanzposten ein Grundschema, das nachfolgend in seiner Struktur aufgezeigt wird (vgl. Abbildung). 
 

  
Das Grundschema der gemeindlichen Bilanz 

 
  

AKTIVSEITE 
 

PASSIVSEITE 

Bilanzbereiche 
 

H-jahr 
 

V-jahr 
 

Bilanzbereiche 
 

H-jahr 
 

 
V-jahr 

 
 
1.  Anlagevermögen 
2. Umlaufvermögen 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 
 

   
1.  Eigenkapital 
2.  Sonderposten 
3.  Rückstellungen 
4.  Verbindlichkeiten 
5.  Passive Rechnungsabgrenzung 
 

  

Abbildung 543 „Das Grundschema für die gemeindliche Bilanz“ 
 
Die Gemeinde hat auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz ihr sämtliches Vermögen mit den zum Abschluss-
stichtag ermittelten Werten anzusetzen. Dabei ist von der Gemeinde das Prinzip der Fristigkeit zu beachten, so-
dass zwischen den Bilanzposten des Anlagevermögens (langfristig) und den Bilanzposten des Umlaufvermögens 
(kurzfristig) zu unterscheiden ist. Mit den Ansätzen auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz wird die Mittelver-
wendung der Gemeinde nachgewiesen. Auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz sind zuerst das Eigenkapi-
tal und dann das Fremdkapital der Gemeinde anzusetzen. Auch auf dieser Seite gilt das Prinzip der Fristigkeit, 
denn die allgemeine Rücklage steht z. B. vor der Ausgleichsrücklage (im Eigenkapital) und die (langfristigen) 
Kredite für Investitionen stehen vor den (kurzfristigen) Krediten zur Liquiditätssicherung. Durch derartige Ansätze 
wird auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des Vermögens der 
Gemeinde offengelegt.  
 
Für die gemeindliche Bilanzierung besteht dabei die allgemeine Bedingung, dass die Bilanzposten voneinander 
abgrenzbar sein müssen und der Inhalt zutreffend darzustellen ist. Bei der örtlichen Festlegung von Bilanzposten 
zu einem Bilanzbereich ist zudem zu beachten, dass der Wertansatz eines Sammelpostens „Sonstiges“, z.B. der 
Bilanzposten „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“, regelmäßig nicht höher sein soll, als die jeweiligen 
Ansätze der übrigen speziellen Posten des gleichen Bilanzbereiches. Ein Sammelposten sollte ggf. im Einzelfall 
in seine wichtigsten Bestandteile aufgelöst werden, um in ausreichendem Maße den Grundsatz der Klarheit (der 
Bilanz) zu erfüllen und den Informationsbedürfnissen der Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses in 
ausreichendem Maße zu dienen.  
 
 
3.2.1 Die Übersichtlichkeit der gemeindlichen Bilanz 
 
Die Gliederung der Bilanz muss auch dem Grundsatz der Klarheit Rechnung tragen. So muss z.B. im Bilanzbe-
reich „Infrastrukturvermögen“ grundsätzlich jeder der dort aufgeführten Posten einen Wertansatz aufweisen (vgl. 
§ 41 Absatz 3 Nummer 1.2.3). Verfügt eine Gemeinde jedoch z.B. über keine Brücken und Tunnel oder Gleisan-
lagen können die betreffenden Bilanzposten entfallen. In diesem Fall muss auch nicht ein „Null-Ansatz“ bei sol-
chen Bilanzposten ausgewiesen werden. Ein „Null-Ansatz“ oder ein „Leerposten“ ist aber dann erforderlich, wenn 
im vorhergehenden Haushaltsjahr unter diesen Posten ein Betrag ausgewiesen wurde, in der aktuellen Bilanz 
aber kein entsprechender Vermögensgegenstand mehr vorhanden ist.  
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Eine solche Verkürzung der Bilanzgliederung durch das Weglassen nicht benötigter Posten trägt zur besseren 
Lesbarkeit bei. Sie macht auf den ersten Blick sichtbar, über welche Arten von Vermögensgegenständen die 
Gemeinde tatsächlich verfügt. Es ist in diesem Zusammenhang nicht zulässig, soweit auf Bilanzposten zu ver-
zichten, sodass nach dem o.a. Beispiel die gemeindliche Bilanz nur noch einen Wertansatz im Bilanzbereich 
„Infrastrukturvermögen“ enthalten würde. Die vorgeschriebenen Posten der Bilanz dürfen zwar zusammengefasst 
werden, doch könnte durch eine solche Vorgehensweise das durch die Bilanz zu vermittelnde Bild der Vermö-
gens- und Schuldenlage der Gemeinde erheblich beeinträchtigt werden.  
 
Ein Hinweis auf eine Mitzugehörigkeit eines Bilanzpostens zu anderen Posten in der gemeindlichen Bilanz, z.B. 
wenn Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehrere Posten der Bilanz fallen, stellt in diesem Fall keine 
akzeptable Lösung dar, weil die betreffenden Posten nicht in der Bilanz der Gemeinde enthalten sind. In solchen 
Fällen könnten die Bilanzleser nur mit zusätzlichem Aufwand feststellen, ob die gemeindliche Bilanz fehlerfrei ist 
bzw. keine pflichtigen Angaben seitens der Gemeinde unterlassen wurden. Die in § 41 Absatz 3 und 4 GemHVO 
NRW enthaltene Mindestgliederung der Bilanz ist daher als sachgerecht anzusehen. Sie gewährleistet die not-
wendige Transparenz für alle Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses.  
 
 
3.2.3 Die Klarheit der gemeindlichen Bilanz 
 
Die Gliederung der gemeindlichen Bilanz muss auch dem Grundsatz der Übersichtlichkeit ausreichend Rechnung 
tragen. Dem Bilanzierungsgrundsatz soll auch dadurch in genügendem Maße Rechnung getragen werden, dass 
die Bilanzgliederung nach den gemeindlichen Gegebenheiten ausgerichtet ist. Die Gemeinde darf gleichwohl 
nicht ausschließlich nur Sammelposten in ihrer Bilanz setzen. Die Posten dieser Bilanz sind daher in sinnvoller 
Weise zu einem Gesamtbild zusammenzufügen (vgl. Nummer 1.6.5 des Runderlasses des Innenministeriums 
vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 
 
Die Nummerierung der einzelnen Bilanzposten in der einschlägigen Vorschrift in der Gemeindehaushaltsverord-
nung dient dabei lediglich der ordnungsmäßigen Aufzählung und ihrer Aneinanderreihung der aus Sicht des Ge-
setzgebers mindestens erforderlichen Bilanzposten in der gemeindlichen Bilanz. Sie dient sowie auch der Erfül-
lung der Bilanzierungsgrundsätze der Übersichtlichkeit und Klarheit. Die in der Vorschrift enthaltene Mindestglie-
derung trägt außerdem zur Strukturierung der gemeindlichen Bilanz bei, ist aber für die Anwendung in der ge-
meindlichen Praxis nicht verbindlich. Vielmehr sind die Inhalte der einzelnen Bilanzposten ausschlaggebend und 
deshalb durch einen „kommunalen Kontierungsplan“ näher definiert worden (vgl. Nummer 1.5.3 des Runderlas-
ses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300).  
 
 
3.2.4 Allgemeine Grundsätze für die Gliederung der Bilanz 
 
In der gemeindlichen Bilanz sind nur die Vermögensgegenstände der Gemeinde als gemeindliches Anlagever-
mögen auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Durch 
mehrere besondere Grundsätze werden die Inhalte und die Gliederung der gemeindlichen Bilanz bestimmt, die 
nachfolgend zusammengefasst aufgezeigt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die allgemeinen Grundsätze für die gemeindliche Bilanz 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Mindestgliederung 
der Bilanz 

 
Um ein zutreffendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der 
Gemeinde zu erhalten, sind auf der Aktivseite der gemeindlichen 
Bilanz die Wertansätze für das Anlagevermögen und das Umlauf-
vermögen und auf der Passivseite das Eigenkapital, die Sonderpos-
ten, die Rückstellungen und die Verbindlichkeiten auszuweisen, 
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Die allgemeinen Grundsätze für die gemeindliche Bilanz 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 
denn es muss eine Grundstruktur der Gliederung der gemeindlichen 
Bilanz bestehen (vgl. § 41 Absatz 3 und 4 GemHVO NRW). 
 

Verrechnungsverbot 
 

 
Die gemeindliche Bilanz ist als Bruttorechnung zu führen. Durch 
eine Saldierung von Posten der Bilanz würde die Übersicht über die 
Vermögenslage beeinträchtigt, wenn nicht sogar verloren gehen. 
Die Wertansätze auf der Aktivseite dürfen nicht mit den Wertansät-
zen auf der Passivseite und verrechnet werden. Auch dürfen 
Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden 
(vgl. § 41 Absatz 2 GemHVO NRW). 
 

Vorjahresbeträge  
in der Bilanz 

 
In der gemeindlichen Bilanz ist zu jedem Posten auf der Aktivseite 
und auf der Passivseite der Betrag des Vorjahres anzugeben. Sind 
die Beträge nicht vergleichbar, ist diese Gegebenheit im Anhang zu 
erläutern (vgl. § 41 Absatz 5 Satz 1 und 2 GemHVO NRW).  
 

 
 

Mitzugehörigkeit 
zu anderen Bilanzposten 

 
Die Mitzugehörigkeit eines Bilanzpostens in der gemeindlichen 
Bilanz ist anzugeben, wenn Vermögensgegenstände oder Schulden 
der Gemeinde unter mehrere Posten der Bilanz fallen und dies für 
die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
den Bildes der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde er-
heblich ist oder dadurch die Klarheit der Darstellung vergrößert 
wird. Die Mitzugehörigkeit eines Bilanzpostens in der gemeindlichen 
Bilanz ist im Jahresabschluss im Anhang anzugeben (vgl. § 41 
Absatz 7 GemHVO NRW).  
 

Zusammenfassung 
von Bilanzposten 

 
Die Posten der gemeindlichen Bilanz dürfen zusammengefasst 
werden, wenn sie einen Betrag enthalten, der für die Vermittlung 
eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der 
Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde nicht erheblich ist 
oder dadurch die Klarheit der Darstellung vergrößert wird. Die 
Zusammenfassung von Posten der gemeindlichen Bilanz ist im 
gemeindlichen Jahresabschluss im Anhang anzugeben. (vgl. § 41 
Absatz 7 GemHVO NRW). 
 

 
Untergliederung  
von Bilanzposten 

und  
Erweiterung der Gliederung 

 
Neue Posten dürfen in der gemeindlichen Bilanz hinzugefügt wer-
den, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten 
erfasst wird. Dieses gilt nicht für Wertberichtigungen zu Forderun-
gen. Werden in der gemeindlichen Bilanz Posten hinzugefügt, ist 
dieses im gemeindlichen Anhang anzugeben (vgl. § 41 Absatz 6 
GemHVO NRW). 
 

Bezeichnung  
der Bilanzposten 

 
Bei örtlichen Besonderheiten und wenn dadurch die Klarheit und 
Übersichtlichkeit der gemeindlichen Bilanz vergrößert wird, kann 
eine zutreffendere Bezeichnung der Bilanzposten in der gemeindli-
chen Bilanz als in § 41 Absatz 3 und 4 GemHVO NRW vorgesehen, 
gewählt werden. 
 

Leerposten  
in der Bilanz 

 
Ein Posten der Bilanz, der keinen Betrag ausweist, kann entfallen, 
es sei denn, dass im vorhergehenden Haushaltsjahr unter diesem 
Posten ein Betrag ausgewiesen wurde (vgl. § 41 Absatz 5 Satz 3 
GemHVO NRW). 
 

Abbildung 544 „Die allgemeinen Grundsätze für die gemeindliche Bilanz“ 
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4. Gemeindliche Bilanz und NKF-Kontenrahmen  
 
Die Aussagekraft und die Transparenz des gemeindlichen Jahresabschlusses bedingen, dass zu der Mindestzahl 
an Posten für die gemeindliche Bilanz durch einen NKF-Kontenrahmen, die dafür notwendigen Kontenklassen 
und Kontenarten bestimmt werden. Die Beachtung der GoB bringt es dabei mit sich, dass auch die Buchführung 
der Gemeinde nach einheitlichen Maßstäben zu gewährleisten ist (vgl. § 27 GemHVO NRW). Auf der Basis die-
ser Vorschrift stellt der NKF-Kontenrahmen daher ein strukturiertes Ordnungsgerüst der Kontengruppierung für 
die gemeindliche Haushaltswirtschaft dar. Er ist damit der verbindliche Rahmen für die Ausgestaltung der örtli-
chen Buchführung und nicht nur deren Modell. Der NKF-Kontenrahmen spiegelt dabei das Drei-
Komponentensystem des NKF wieder. Er soll dadurch zu einer ausreichenden Transparenz über das haushalts-
wirtschaftliche Handeln der Gemeinde sowie dessen Nachvollziehbarkeit beitragen. Um dieses Ziel insgesamt zu 
erreichen, ist die Vorgabe eines einheitlichen Kontenrahmens erforderlich.  
 
Der Gebrauch der zweistelligen Ziffern erleichtert u.a. die Erfüllung der finanzstatistischen Anforderungen, weil für 
die festgelegten Erhebungsmerkmale der NKF – Kontenrahmen die Grundlage bildet. Die Bilanzbereiche in der 
gemeindlichen Bilanz bilden gleichzeitig die Kontengruppen in den Kontenklassen 0 „Immaterielle Vermögensge-
genstände und Sachanlagen“, 1 „Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung“, 2 „Eigen-
kapital, Sonderposten und Rückstellungen“ und 3 „Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung“ im 
NKF-Kontenrahmen (vgl. nachfolgende Abbildung). 
 

 
Aktiva und Passiva im NKF-Kontenrahmen 

 
 

Bereich 
 

 
Kontenklasse 

 
Kontengruppe 

Aktiva 
der 

Bilanz 

0 
Immaterielle  
Vermögensgegenstände  
und Sachanlagen 

 
00 ... 
01 Immaterielle Vermögensgegenstände 
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche  
     Rechte 
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 
     Rechte 
04 Infrastrukturvermögen 
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden 
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
07 Maschinen und technische Anlagen,  
     Fahrzeuge 
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  
 

1 
Finanzanlagen, Umlaufvermö-
gen und aktive Rechnungsab-
grenzung 

 
10 Anteile an verbundenen Unternehmen 
11 Beteiligungen 
12 Sondervermögen 
13 Ausleihungen  
14 Wertpapiere 
15 Vorräte 
16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen 

aus Transferleistungen 
17 Privatrechtliche Forderungen,  sonstige Vermögens- 
     gegenstände 
18  Liquide Mittel 
19 Aktive Rechnungsabgrenzung 
 

Passiva 
der 

Bilanz 
2 Eigenkapital, Sonderposten und 

Rückstellungen 

 
20 Eigenkapital 
21 Wertberichtigungen (kein Bilanzausweis) 
22 ... 
23 Sonderposten 
24 …  
25 Pensionsrückstellungen 
26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
27 Instandhaltungsrückstellungen 
28 Sonstige Rückstellungen 
29 ... 
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3 Verbindlichkeiten und passive 
Rechnungsabgrenzung 

 
30 Anleihen 
31 ... 
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssiche-

rung 
34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnah-

men wirtschaftlich gleichkommen 
35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
37 Sonstige Verbindlichkeiten 
38 ... 
39 Passive Rechnungsabgrenzung 
 

Ergebnis- 
rechnung 

4 
 
Erträge 
 

 

5 
 
Aufwendungen 
 

 

Finanz- 
rechnung 

6 
 
Einzahlungen 
 

 

7 
 
Auszahlungen 
 

 

Abschluss 8 
 
Abschlusskonten 
 

 

KLR 9 
 
Kosten- und Leistungsrechnung 
(KLR) 
 

 

     
 

Abbildung 545 „Aktiva und Passiva im NKF-Kontenrahmen“ 
 
Die verbindliche Vorgabe für die Gemeinde beschränkt sich dabei darauf, dieses den allgemeinen buchungstech-
nischen Prinzipien folgende Ordnungsgerüst der Bildung der einzelnen gemeindlichen Konten zugrunde zu legen 
(vgl. § 27 Abs. 7 Satz 1 GemHVO). Der NKF - Kontenrahmen stellt daher den verbindlichen Rahmen für die ei-
genverantwortliche Ausgestaltung und Konkretisierung von Konten durch die Gemeinde dar. Er ist in der Reihen-
folge seiner Kontenklassen, die nach dem Abschlussgliederungsprinzip aufgebaut sind, einschließlich ihrer Be-
zeichnungen verbindlich.  
 
Die Verbindlichkeit des Kontenrahmens besteht auch dann, wenn Inhalte einer Kontenklasse nicht im Rahmen 
der doppelten Buchführung bebucht, sondern statistisch mitgeführt werden (vgl. Nummer 1.5.2 des Runderlasses 
des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Den Gemeinden bleibt aber noch ein ausreichender 
Spielraum für die Ausgestaltung ihrer örtlichen Bilanz und ihres Buchungsgeschehens. Die Gliederungsziffern 
innerhalb des Kontenrahmens sind zur Anwendung empfohlen worden. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Inhalte der Bilanz): 
 
1.1 Die Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden der Gemeinde  
 
Die Bilanz im Jahresabschluss der Gemeinde ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden der Ge-
meinde zum Abschlussstichtag ein wichtiger Bestandteil des NKF. Bei ihrer Aufstellung ist einerseits die Bilanz-
gleichung zu beachten, nach der die Summe der Aktiva immer der Summe der Passiva entsprechen muss. Au-
ßerdem müssen die Bilanzen der Gemeinden müssen einheitlich gegliedert sein. Es ist unter Einbeziehung der 
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gemeindlichen Besonderheiten und aus Gründen der Ländereinheitlichkeit deshalb im Rahmen der Innenminis-
terkonferenz eine eigene Bilanzgliederung für die Gemeinden festgelegt worden, deren Mindestgliederung in § 41 
Absatz 3 und 4 GemHVO NRW näher bestimmt wird.  
 
In jeder gemeindlichen Bilanz sind auf der Aktivseite besondere Bilanzposten in den Bilanzbereichen „Anlage-
vermögen“ und „Umlaufvermögen“ anzusetzen, durch die die Kapitalverwendung der Gemeinde nach der vermö-
gensmäßigen Liquidierbarkeit gezeigt wird. Auf der Passivseite sind besondere Bilanzposten in den Bilanzberei-
chen „Eigenkapital“, „Sonderposten“, „Rückstellungen“ und „Verbindlichkeiten“ anzusetzen, sodass dort die Kapi-
talherkunft aufgezeigt wird und diese Bilanzseite außerdem in die Größen „Eigenkapital“ und „Fremdkapital“ auf-
gegliedert werden kann. Die Gliederung der gemeindlichen Bilanz orientiert sich dabei größtenteils an den Vor-
schriften des kaufmännischen Rechnungswesens bzw. ist aus den Vorgaben des Handelsgesetzbuches abgelei-
tet worden. Diese sind jedoch wegen der gesetzlich bestimmten gemeindlichen Aufgaben nicht vollständig über-
nommen werden.  
 
In diesem Zusammenhang wird vielfach der Begriff „Schulden“ verwendet, unter dem allgemein die bestehende 
und die hinreichend sicher zu erwartenden wirtschaftlichen Belastungen der Gemeinde verstanden werden, die 
auf rechtlichen oder wirtschaftlichen Leistungsverpflichtungen der Gemeinde beruhen und selbstständig bewert-
bar sowie abgrenzbar sind und nicht nur ein allgemeines Risiko für die Gemeinde darstellen. Deshalb werden 
unter den Schulden auch die Verbindlichkeiten und die Rückstellungen der Gemeinde verstanden und in der 
gemeindlichen Bilanz passiviert. Die gemeindliche Bilanz ist wie folgt aufgebaut (vgl. Abbildung).  
 

  
Das gemeindliche Bilanzgliederungsschema 

 
  

AKTIVA 
 

PASSIVA 

 
Bilanzposten 

 
Haus- 
halts- 
jahr 

 
EUR 

 

 
Vor- 
jahr 

 
 

EUR 

 
Bilanzposten 

 
Haus- 
halts- 
jahr 

 
EUR 

 
Vor- 
jahr 

 
 

EUR 

 
1.  Anlagevermögen 
1.1  Immaterielle Vermögens- 
       gegenstände 
1.2  Sachanlagen 
       1.2.1  Unbebaute Grundstücke 
       1.2.2  Bebaute Grundstücke 
       1.2.3  Infrastrukturvermögen 
       1.2.4  Bauten auf fremdem Grund 
       1.2.5  Kunstgegenstände 
       1.2.6  Maschinen und Fahrzeuge 
       1.2.7  Betriebs- und Geschäfts- 
                 ausstattung 
       1.2.8  Geleistete Anzahlungen, 
                 Anlagen im Bau 
1.3  Finanzanlagen 
       1.3.1  Anteile an Unternehmen 
       1.3.2  Beteiligungen 
       1.3.3  Sondervermögen 
       1.3.4  Wertpapiere 
       1.3.5  Ausleihungen 
 
2. Umlaufvermögen 
2.1  Vorräte  
       2.1.1 Rohstoffe usw. 
       2.1.2  Geleistete Anzahlungen 
2.2  Forderungen 
       2.2.1  Öffentl.-r. Forderungen 
       2.2.2  Privatr. Forderungen 

   
1.  Eigenkapital 
1.1  Allgemeine Rücklage 
1.2  Sonderrücklagen 
1.3  Ausgleichsrücklage 
1.4  Jahresüberschuss /  
       Jahresfehlbetrag 
 
2.  Sonderposten 
2.1  für Zuwendungen 
2.2  für Beiträge 
2.3  für den Gebührenausgleich 
2.4  Sonstige Sonderposten 
 
3.  Rückstellungen 
3.1  Pensionsrückstellungen 
3.2  Deponierückstellungen 
3.3  Instandhaltungsrückstellungen 
3.4  Sonstige Rückstellungen 
 
4.  Verbindlichkeiten 
4.1  Anleihen 
4.2  aus Investitionskrediten 
4.3  aus Liquiditätskrediten 
4.4  aus kreditähnlichen Geschäften 
4.5  aus Lieferung und Leistung 
4.6  aus Transferleistungen 
4.7  Sonstige Verbindlichkeiten 
4.8  Erhaltene Anzahlungen 
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Das gemeindliche Bilanzgliederungsschema 

 
  

AKTIVA 
 

PASSIVA 
       2.2.3  Sonstige Vermögensgegen- 
                 stände 
2.3  Sonstige Vermögensgegenstände 
2.4  Wertpapiere des Umlauf- 
       vermögens 
2.5  Liquide Mittel 

 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 
 

 
5.  Passive Rechnungsabgrenzung 
 
 

Abbildung 546 „Das gemeindliche Bilanzgliederungsschema“ 
 
Diese Vorgaben legen fest, dass die gemeindliche Bilanz mindestens in die der Vorschrift benannten Posten 
enthalten muss. Dabei sind Abweichungen von dieser Vorgabe auch aus örtlichen Bedürfnissen heraus zulässig, 
soweit dadurch die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes über die Vermö-
gens- und Schuldenlage der Gemeinde verbessert wird. 
 
 
1.2 Der Grundsatz der Vollständigkeit 
 
1.2.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Der Grundsatz der Vollständigkeit verlangt, dass die Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder 
Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten hat. 
Die für den Ausweis der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde erforderlichen Bilanzansätze sind voll-
ständig, sachlich richtig, zeitgerecht und geordnet zu erfassen und zu dokumentieren. Aus diesen Vorgaben folgt 
u.a. der Ansatz von Merkposten in der gemeindlichen Bilanz, wenn Vermögensgegenstände abgeschrieben sind, 
aber weiterhin von der Gemeinde für ihre Aufgabenerfüllung genutzt werden. Auch das Erfordernis des systema-
tischen Aufbaus der Bilanz unter Aufstellung eines Kontenplans, des Prinzips der vollständigen und verständli-
chen Aufzeichnung sowie das Belegprinzip folgt aus den o.a. Vorgaben. Dazu zählt auch die Einhaltung der vor-
gesehenen Aufbewahrungsfristen der vorhandenen Dokumente.  
 
 
1.2.2 Der „Erinnerungswert“ als Merkposten 
 
Der Grundsatz der Vollständigkeit, der bei der Bilanzierung von der Gemeinde zu beachten ist, verlangt, dass alle 
gemeindlichen Vermögensgegenstände, die zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde genutzt werden, in der ge-
meindlichen Bilanz anzusetzen sind. Diese Vorgabe bedeutet, dass auch bereits voll abgeschriebene gemeindli-
che Vermögensgegenstände des Anlage- und des Umlaufvermögens, die gleichwohl noch von der Gemeinde für 
ihre Aufgabenerfüllung genutzt werden, und daher dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen, in der gemeindli-
chen Bilanz anzusetzen sind. Ein solcher bilanzieller Ansatz verstößt nicht gegen den Grundsatz der Bilanzwahr-
heit. Er ist vielmehr nach den GoB erforderlich, weil diese Grundsätze das völlige Weglassen von noch vorhan-
denen und genutzten Vermögensgegenständen unter den betreffenden Aktivposten in der gemeindlichen Bilanz 
nicht zulassen. Für den Ansatz in der gemeindlichen Bilanz ist aber zu beachten, dass dort nur werthaltige Ver-
mögensgegenstände angesetzt werden dürfen.  
 
Von der Gemeinde noch genutzte Vermögensgegenstände sind deshalb mit der kleinsten bilanziellen Wertein-
heit, also i.d.R. mit einem Betrag von einem Euro, als Merkposten anzusetzen. Ein solcher Mindestwert für einen 
Ansatz in der gemeindlichen Bilanz wird in der Praxis als „Erinnerungswert“ bezeichnet. Er wird auch in der Buch-
führung der Gemeinde sowie in ihrem Inventar jeweils in der gleichen Höhe ausgewiesen. Nach diesen Grunds-
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ätzen darf daher kein Null-Ansatz bei dem betreffenden Bilanzposten in der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen 
werden. Es muss unter einem Bilanzposten vielmehr mindestens ein Wertansatz in Höhe des Erinnerungswertes 
vorhanden sein.  
 
Die Gemeinde kann anhand der örtlichen Verhältnisse entscheiden, ob ein Merkposten von einem Euro für jeden 
einzelnen abgeschriebenen Vermögensgegenstand oder für die gesamten gemeindlichen Vermögensgegenstän-
de, die unter dem gleichen Bilanzposten anzusetzen sind, bilanziert wird. So genügt es z. B. für den Fall, dass die 
Gemeinde nur noch über abgeschriebene PKW verfügt, lediglich einen Euro für alle diese PKW in der Bilanz 
anzusetzen, statt jeden PKW mit dem Erinnerungswert von einem Euro zu bilanzieren. In jedem Fall ist es aber 
erforderlich, dass die einzelnen abgeschriebenen aber noch von der Gemeinde genutzten Vermögensgegenstän-
de im Inventar der Gemeinde mit dem Erinnerungswert erfasst und nachgewiesen werden. Nach dem tatsächli-
chen Abgang der betreffenden Vermögensgegenstände ist dann von der Gemeinde auch der bilanzierte Erinne-
rungswert auszubuchen. 
 
 
1.3 Besondere Vorschriften für den Ansatz und die Bewertung 
 
1.3.1 Die Anwendung von Vorschriften der Gemeindeordnung 
 
1.3.1.1 Die Bestimmungen über Rückstellungen (§ 88 GO NRW) 
 
1.3.1.1.1 Die Bildung von Rückstellungen 
 
Diese Vorschrift verlangt von den Gemeinden, für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, 
für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendun-
gen Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden, denn zum vollständigen Ressourcenverbrauch der Ge-
meinde gehört auch die Bildung von Rückstellungen für Verpflichtungen, deren Eintritt dem Grunde nach zu er-
warten ist, deren Höhe und Fälligkeitstermin jedoch noch ungewiss, aber dennoch ausreichend sicher sind. Dem 
Begriff "angemessene Höhe" soll dadurch Genüge getan werden, dass die Ermittlung des Rückstellungsbetrages 
auf die künftige Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung auszurichten und dabei mögliche Entwicklungen, die 
sich auf die gemeindliche Rückstellung auswirken können, bereits zum Abschlussstichtag berücksichtigt werden. 
In diesen Fällen müssen der Gemeinde geeignete und belegbare Anhaltspunkte für den Eintritt solcher Ereignisse 
vorliegen oder bekannt sein. 
 
Die Bilanzierung von gemeindlichen Rückstellungen setzt dabei ein „verpflichtendes Ereignis“ bei der Gemeinde 
voraus, das zu einer Verpflichtung gegenüber einem Dritten (Außenverpflichtung) oder sich selbst (Innenverpflich-
tung) führen muss. Ein solches Ereignis schafft eine rechtliche oder faktische Verpflichtung für die Gemeinde, 
aufgrund dessen sie keine rechtliche Alternative zur Erfüllung der Verpflichtung hat, sodass Rückstellungen für 
ungewisse Verbindlichkeiten oder Rückstellungen für drohende Verluste oder Aufwandsrückstellungen zu bilden 
sind. Von der Gemeinde dürfen daher erst Rückstellungen gebildet werden, wenn alle Kriterien erfüllt sind. 
 
 
1.3.1.1.2 Der Rückstellungsspiegel 
 
Auf der Basis des NKF-Kontenrahmens und der verbindlichen Bilanzgliederung kann sich die Gemeinde durch 
einen Rückstellungsspiegel einen detaillierten Überblick über den Stand und die Veränderungen der Rückstellun-
gen zum Abschlussstichtag verschaffen. Durch das Aufzeigen des Gesamtbetrags am Ende des Vorjahres, der 
Veränderungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und des Gesamtbetrags am Ende des Haushaltsjahres der 
einzelnen Arten von Rückstellungen wird die Entwicklung der Rückstellungen der Gemeinde verdeutlicht.  
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Der Rückstellungsspiegel dient u.a. auch dazu, für jeden Verpflichtungsposten, unter dem Beträge zusammenge-
fasst sind, die auf unterschiedliche Zeiträume aufzuteilen sind, für jeden Zeitraum den zutreffenden Betrag anzu-
geben. Er trägt erheblich zur Übersichtlichkeit der in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Rückstellungen bei. 
Er kann aus örtlichen Erwägungen heraus dem Anhang im Jahresabschluss beigefügt werden, denn er macht die 
Wertansätze der Rückstellungen transparent und nachvollziehbar. Die Gemeinde kann das Schema des Rück-
stellungsspiegels auf ihre Bedürfnisse übertragen und ausgestalten und dazu auch weitere Zusatzinformationen 
geben (vgl. § 36 GemHVO NRW). 
 
 
1.3.1.2 Bestimmungen zu Inventur, Inventar und Vermögensbewertung (§ 91 GO NRW) 
 
1.3.1.2.1 Inventur und Inventar 
 
Nach der Vorschrift hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Inventur durchzuführen. 
Das nachfolgende Schema zeigt den Zusammenhang zwischen der gemeindlichen Bilanz, dem Inventar und der 
Inventur (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze für Inventur, Inventar und Bilanz 

 
 

INVENTUR 
  

INVENTAR 
  

BILANZ 
 

Bestandsaufnahme   
Bestandsverzeichnis   

Vermögensstatus 
 
1. Lückenlose 
 
2. mengen- und 
    wertmäßige 
 
3. Erfassung der  
    Vermögensgegen- 
    stände und 
    Schulden 
 
4. zu einem bestimm- 
    ten Zeitpunkt 
 
5. durch Inaugen- 
    scheinnahme  
    (messen, zählen  
     usw.) 
 

 
 
 
 
 

Ergebnis 
der 

Inventur 
geht ein 

ins 
Inventar 

 
1. Mengen- und wertmäßige 
 
2. Einzeldarstellung der 
    Vermögensgegenstände 
    und Schulden 
 
3. in einer geordneten 
    Zusammenstellung 
 
4. zu einem bestimmten  
    Zeitpunkt 
 

 
 
 
 
 
 

Überleitung  
aus dem 
Inventar 

in die 
Bilanz 

 
1. Wertmäßige 
    Darstellung 
 
2. mit betragsmäßiger 
    Zusammenfassung 
    gleichartiger Posten 
 
3. als Gegenüberstellung 
    von Vermögen und 
    Schulden und  
    Eigenkapital 
 
4. zu einem Stichtag 
 
5. unter Fortschreibung 
    der Werte aus laufenden 
    Aufzeichnungen 
  

Abbildung 547 „Die Grundsätze für Inventur, Inventar und Bilanz“ 
 
In der Inventur sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen. Die Inventur ist daher eine Be-
standsaufnahme für eine lückenlose, mengen- und wertmäßige Erfassung des Vermögens und der Schulden der 
Gemeinde zu einem bestimmten Stichtag (i.d.R. der Abschlussstichtag) durch eine Inaugenscheinnahme in Form 
von Messen, Wiegen usw. dar. Eine solche stichtagsbezogene Inventur ist in einem angemessenen und abge-
grenzten Zeitraum um den Abschlussstichtag durchzuführen. Die Gemeinde hat dabei auch den Wert der einzel-
nen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzugeben, d. h. ein Inventar aufzustellen. Dem Inventar 
kommt damit sowohl eine Ordnungsfunktion als auch eine Wertermittlungsfunktion zu. Ein Inventar stellt das 
Bindeglied zwischen den erfassten Vermögensgegenständen und den Schulden für den Ansatz in der gemeindli-
chen Bilanz dar. 
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1.3.1.2.2 Die Vermögensbewertung 
 
1.3.1.2.2.1 Das wirtschaftliche Eigentum an Vermögensgegenständen 
 
Die Gemeinde hat bei der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses und bei der Bestimmung der Wert-
ansätze in der gemeindlichen Bilanz zu beachten, dass grundsätzlich nach der zivilrechtlichen Rechtslage zu 
bilanzieren ist. Diese Vorgabe wird aber dahin gehend ergänzt, dass die Gemeinde auch die Vermögensgegen-
stände in ihre gemeindliche Bilanz aufzunehmen hat, an denen sie das wirtschaftliche Eigentum innehat (vgl. § 33 
Absatz 1 GemHVO NRW). Das wirtschaftliche Eigentum kann aufgrund unterschiedlicher Sachverhalte bei der 
Gemeinde liegen (vgl. Abbildung). 
 

 
Das wirtschaftliche Eigentum an Vermögensgegenständen  

 
 

SACHVERHALTE  
 

BILANZIERUNG 
 
Die Gemeinde ist rechtlicher Eigentümer und 
verfügt über die Vermögensgegenstände. 
 

Wirtschaftliches Eigentum ist der Gemeinde zuzu-
rechnen. 

 
Die Gemeinde erwirbt die Vermögensgegenstän-
de sofort. 
 

Wirtschaftliches Eigentum ist der Gemeinde zuzu-
rechnen. 

 
Die Gemeinde erwirbt die Vermögensgegenstän-
de unter einem Eigentumsvorbehalt. 
 

Wirtschaftliches Eigentum ist der Gemeinde zuzu-
rechnen. 

 
Die Gemeinde kann Vermögensgegenstände am 
Ende der Vertragslaufzeit optional erwerben. 
 

Der Gemeinde ist wirtschaftliches Eigentum nur dann 
zuzurechnen, wenn sie bereits während der Vertrags-
laufzeit Mietkaufzahlungen leistet. 

 
Die Gemeinde least/mietet die Vermögensgegen-
stände. 
 

 
Dem Leasing- oder ÖPP-Partner der Gemeinde ist 
das wirtschaftliche Eigentum zuzurechnen. 

Abbildung 548 „Das wirtschaftliche Eigentum an Vermögensgegenständen“ 
 
Ein wirtschaftliches Eigentum an einem Vermögensgegenstand liegt dann für die Gemeinde grundsätzlich vor, 
wenn bei ihr eine „eigentumsähnliche“ wirtschaftliche Sachherrschaft über einen Vermögensgegenstand besteht, 
die es ihr ermöglicht, Dritte auf Dauer von der Nutzung des betreffenden Vermögensgegenstandes auszuschlie-
ßen. Die Gemeinde gilt daher immer dann als wirtschaftlicher Eigentümer eines Vermögensgegenstandes, wenn 
ihr dauerhaft, also für die gesamte wirtschaftliche Nutzungsdauer des betreffenden Vermögensgegenstandes, der 
Besitz und die Gefahr sowie die Nutzungen und Lasten an dem Vermögensgegenstand zustehen. 
 
1.3.1.2.2.2 Die Wertansätze für Vermögensgegenstände 
 
Die Bewertung für den Ansatz in der gemeindlichen Bilanz ist unter Anwendung der einschlägigen Grundsätze 
vorzunehmen, denn der gemeindliche Jahresabschluss gibt Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledi-
gung der Gemeinde, die Einhaltung der Ermächtigungen des Haushaltsplans und die wirtschaftliche Lage sowie 
die Entwicklung der Gemeinde. Die Gemeinde hat daher beim Ansatz von Vermögensgegenständen in der ge-
meindlichen Bilanz darauf zu achten, dass ihre Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, zu bilanzieren sind 
(vgl. § 91 Absatz 2 Nummer 1 GO NRW).  
 
Im gemeindlichen Jahresabschluss geben die Bilanz und der Anhang, neben der Ergebnisrechnung und der 
Finanzrechnung, daher umfassend Auskunft über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde. Diese Anga-
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ben im Jahresabschluss ermöglichen es der Gemeinde, verbesserte Erkenntnisse über die haushaltswirtschaftli-
chen Auswirkungen des vergangenen Haushaltsjahres und ihren Stand der Vermögenslage zum Abschlussstich-
tag zu erlangen. Diese Kenntnisse und Informationen sind auch für die Beurteilung der Chancen und Risiken für 
die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde von Bedeutung.  
 
 
1.3.2 Die Anwendung von Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung 
 
1.3.2.1 Die Bestimmungen zu Bewertungsanforderungen (§ 32 GemHVO NRW) 
 
Die Gemeinde hat das in der gemeindlichen Bilanz anzusetzende Vermögen und die Schulden unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu bewerten. Dabei hat sie auch die besonderen Anforderungen 
an die Bewertung des Vermögens und der Schulden zu beachten (vgl. § 32 Absatz 1 GemHVO NRW). Es kom-
men - wie im kaufmännischen Rechnungswesen - auch im NKF die Grundsätze der Bilanzierung zur Anwendung, 
die in der genannten Vorschrift näher bestimmt sind. Auf die Übernahme des im Handelsrecht verankerten weite-
ren Grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (vgl. § 252 Absatz 1 Nummer 2 HGB) wurde verzich-
tet, weil der Fortbestand der Gemeinden auf gesetzlicher Grundlage festgeschrieben ist und nicht durch freiwillige 
Entscheidungen berührt wird. Die Grundsätze für die Gemeinden sind als zwingend zu beachtende Vorgaben 
festgeschrieben worden (vgl. Abbildung). 
 

 
Allgemeine Bewertungsanforderungen 

 
 

NUMMER 
 

BEZEICHNUNG 

1 
 
Bilanzkontinuität 
 

2 
 
Einzelbewertung 
 

3 

 
Vorsichtsprinzip mit seinen besonderen Ausprägungen 
in Form des Realisationsprinzips: 
das Imparitätsprinzips 
das Prinzip der Wertaufhellung 
 

 
4 

 
Unmaßgeblichkeit des Zahlungsvorgangs 
 

5 
 
Bewertungsstetigkeit 
 

Abbildung 549 „Allgemeine Bewertungsanforderungen“ 
 
In der Vorschrift ist weiter bestimmt worden, dass die Gemeinde von diesen Grundsätzen nur abweichen darf, 
soweit die Gemeindeordnung und die Gemeindehaushaltsverordnung etwas anderes vorsehen (vgl. § 32 Absatz 
2 GemHVO NRW). Diese rechtliche Vorgabe ist wegen des öffentlich-rechtlichen Status der Gemeinde und ihres 
darauf aufbauenden Handelns geboten. 
 
 
1.3.2.2 Die Bestimmungen zu Wertansätzen (§ 33 GemHVO NRW)  
 
1.3.2.2.1 Allgemeine Inhalte 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht schreibt für den Jahresabschluss der Gemeinde eine Bilanz als umfassende 
Vermögensrechnung vor, bei der das Vermögen und die Schulden grundsätzlich nach der zivilen Rechtslage zu 
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bilanzieren sind, sodass Forderungen beim Anspruchsberechtigten zu aktivieren und Verbindlichkeiten beim 
Schuldner zu passivieren sind. Dafür sind die in dieser Vorschrift enthaltenen Regelungen geschaffen worden. In 
diesen Rahmen gehört z. B. auch die Regelung, dass ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufzunehmen ist, 
wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist.  
 
Als Anlagevermögen hat die Gemeinde in ihrer Bilanz nur die Vermögensgegenstände auszuweisen, die dazu 
bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Dazu werden in der Vorschrift die An-
schaffungskosten und die Herstellungskosten der Vermögensgegenstände näher bestimmt, die zum Wertansatz 
in der gemeindlichen Bilanz führen (Anschaffungskostenwertprinzip). Die Anschaffungskosten und die Herstel-
lungskosten stellen zudem die wertmäßige Obergrenze für den Ansatz von gemeindlichen Vermögensgegen-
ständen in der Bilanz im Jahresabschluss der Gemeinde dar (Anschaffungskostenprinzip). Für die gemeindliche 
Eröffnungsbilanz ist auch deshalb bestimmt worden, dass die dort angesetzten Werte künftig als Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten gelten (vgl. § 92 Absatz 3 GO NRW). 
 
 
1.3.2.2.2 Die Qualifizierung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes 
 
Für die gemeindliche Bilanzierung soll die Qualifizierung eines Wirtschaftsgutes als gemeindlicher Vermögensge-
genstand nicht im Belieben der Gemeinde liegen. Es würde der Gemeinde dann ermöglicht, je nach örtlichem 
Bedarf einen nutzbaren Vermögensgegenstand abstrakt in seine Komponenten zu zerlegen und so zu bilanzieren 
oder ihn als eine sachliche Gesamtheit (Einheit) zu betrachten und in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Die 
Aufgabenerfüllung der Gemeinde gebietet es vielmehr, bei der Qualifizierung eines Wirtschaftsgutes als Vermö-
gensgegenstand nicht nur auf seinen wirtschaftlichen Wert, die technische und die selbstständige Nutzungsfähig-
keit und die Bewertbarkeit abzustellen.  
 
Es ist insbesondere auch die Eignung, der Zweck oder die gewollte Nutzung und der voraussichtliche tatsächliche 
Gebrauch des Wirtschaftsgutes bei der bzw. durch die Gemeinde in die Klassifizierung einzubeziehen. Dieses gilt 
auch dann, wenn im allgemeinen Wirtschaftsleben auch die technischen Einzelteile eines Wirtschaftsgutes als 
verwertbar gelten und diese, wenn wesentlich, jeweils als einzelne Vermögensgegenstände bestimmt werden 
könnten. Im gemeindlichen Bereich werden deshalb viele Wirtschaftsgüter erst als zweckbezogene Sachgesamt-
heit zu einem gebrauchsfähigen Funktions- bzw. Vermögensgegenstand der Gemeinde. Diese werden entspre-
chend im Rahmen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit bzw. Aufgabenerfüllung genutzt und nicht in der Viel-
zahl ihrer möglichen technischen Komponenten verwendet.  
 
Aus diesem Anlass heraus sind von der Gemeinde vorhandene Vermögensteile zu einem Vermögensgegenstand 
zusammenzufassen, wenn die ihnen zugeordnete Funktion oder gemeindliche Aufgabe, z. B. gemeindliche Stra-
ße, nur im Zusammenschluss der Vermögensteile durchgeführt werden kann. Die einzelnen Komponenten des 
Vermögensgegenstandes sind dann in einem solchen Fall untrennbar miteinander verbunden und werden zu 
einem Bestandteil des gemeindlichen Vermögensgegenstandes. Das Prinzip des Nutzungszusammenhangs wirkt 
sich dabei sowohl auf den Umfang des gemeindlichen Vermögensgegenstandes aus, als auch auf die künftigen 
Abschreibungen aus, die aus der Nutzung dieses Vermögensgegenstandes entstehen. Eine solche Vorgehens-
weise ermöglicht, dass der gemeindliche Jahresabschluss unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Einzel-
bewertung und der gemeindlichen Aufgabenerfüllung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögenslage der Gemeinde vermitteln kann.  
 
Zudem ist die Erfassung des jährlichen Ressourcenverbrauchs in der Ergebnisrechnung als sachgerecht anzuse-
hen, denn die Aufwendungen aus der Nutzung der eingesetzten Vermögensgegenständen werden unter Berück-
sichtigung der Erledigung der gemeindlichen Aufgaben und nicht lediglich nach den technischen Komponenten 
oder den von der Gemeinde selbst bestimmten Gegebenheiten periodenbezogen auf seine Nutzungsdauer ver-
teilt. In Ausnahmefällen kann jedoch nur ein Miteigentumsanteil der Gemeinde an einem gemeindlichen Vermö-
gensgegenstand bestehen, sodass der betreffende Vermögensgegenstand entsprechend anteilsmäßig in der 
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gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist, z.B. der prozentuale Anteilswert an den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten dieses Vermögensgegenstandes. 
 
 
1.3.2.2.3 Die Anschaffungskosten 
 
Als Anschaffungskosten sind die Aufwendungen anzusehen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegen-
stand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Die gemeindlichen Anschaffungskos-
ten setzen sich wie folgt zusammen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Zusammensetzung der gemeindlichen Anschaffungskosten 

 
 
Anschaffungspreis 
 

 
Kaufpreis (i.d.R. Brutto) 

 
+ Anschaffungsnebenkosten 
 

 
z. B. Bezugskosten, Maklergebühren u.a. 

 
+ Nachträgliche Anschaffungskosten 
 

 
z. B. Umbau, Ausbau, wertverbessernde Maß-
nahmen  

 
- Anschaffungskostenminderungen 
 

 
z. B. Rabatte, Skonti u.a. 

 
Anschaffungskosten 
 

 
Ermittelter Betrag 

Abbildung 550 „Die Zusammensetzung der gemeindlichen Anschaffungskosten“ 
 
Nur die gemeindlichen Aufwendungen, die dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können, 
stellen gemeindliche Anschaffungskosten dar. Zu den gemeindlichen Anschaffungskosten gehören aber auch die 
Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten, ggf. auch die Umsatzsteuer, da diese i.d.R. nicht von 
der Gemeinde als Vorsteuer abziehbar ist. Außerdem sind Minderungen des Anschaffungspreises von den An-
schaffungskosten abzusetzen. 
 
 
1.3.2.2.3 Die Herstellungskosten 
 
Als Herstellungskosten der Gemeinde sind die Aufwendungen anzusehen, die durch den Verbrauch von Gütern 
und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands entstehen. Das nach-
folgende Schema zeigt die Zusammensetzung der Herstellungskosten auf (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Zusammensetzung der gemeindlichen Herstellungskosten 

 
 
Materialeinzelkosten 
 

 
Materialkosten, die direkt zurechenbar sind 

 
+ Materialgemeinkosten 
 

 
z. B. Abschreibungen als Kosten im Materialbe-
reich, die nicht direkt zurechenbar sind 
 

 
+ Fertigungseinzelkosten 
 

 
z. B. Fertigungslöhne, die direkt zurechenbar 
sind  

 
+ Fertigungsgemeinkosten 
 

 
z. B. Energiekosten als nicht zurechenbare 
Kosten im Fertigungsbereich 
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Die Zusammensetzung der gemeindlichen Herstellungskosten 

 
 
+ Sonderkosten der Fertigung 
 

 
z. B. auftragsbezogene Kosten wegen Sonder-
anfertigungen  

 
Herstellungskosten 
 

 
Ermittelter Betrag 

Abbildung 551 „Die Zusammensetzung der gemeindlichen Herstellungskosten“ 
 
Zu den Herstellungskosten der Gemeinde gehören auch Aufwendungen für die Erweiterung oder für eine über 
den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung eines gemeindlichen Vermögensgegen-
standes. Regelmäßig gehören zu den gemeindlichen Herstellungskosten auch die Materialkosten, die Ferti-
gungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. Die Gemeinde hat zudem ein Wahlrecht, ob sie die notwendi-
gen Materialgemeinkosten und Fertigungsgemeinkosten in die Herstellungskosten einbezieht (vgl. § 33 Absatz 3 
GemHVO NRW). 
 
 
1.3.3 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung  
 
1.3.3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Im kaufmännischen System ist trotz der Vorschriften über die Buchführung und den Jahresabschluss ein Spiel-
raum geblieben, aus dem durch Auslegungen und Interpretationen die gesetzesergänzenden „Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung (GoB)“ entwickelt worden sind. Sie sind Regeln, nach denen zu verfahren ist, damit 
eine dem Gesetzeszweck entsprechende Buchführung vorgenommen und ein Jahresabschluss sowie ein Ge-
samtabschluss aufgestellt werden. Die GoB sind außerdem Beurteilungsmaßstäbe für die Entscheidung, ob die 
Buchführung und der Jahresabschluss sowie der Gesamtabschluss ordnungsgemäß sind, d.h. ob sie formell und 
materiell den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Als GoB ist daher jedes Verfahren und jede Methode 
anzuerkennen, die dazu führen, dass gesetzliche Regelungen im Einzelfall ihrem Sinn und Zweck entsprechend 
angewandt werden.  
 
Mit der Verwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der GoB wird gewährleistet, dass auf neue Sachverhalte in 
der Praxis den gesetzlichen Anforderungen gemäß reagiert werden kann. Auf eine abschließende Regelung über 
die GoB hat der Gesetzgeber bewusst verzichtet, um die fortlaufende Entwicklung und Veränderung nicht zu 
beeinträchtigen. Durch diese Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) wird jedoch kein bestimmtes 
Buchführungssystem vorgeschrieben. Folgende allgemeine Grundsätze gelten als Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Grundsatz  
der Vollständigkeit 

 
In der Buchführung sind alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermö-
gens- und Schuldenlage vollständig, richtig, zeitgerecht und geord-
net zu erfassen und zu dokumentieren. Daraus folgt das Erfordernis 
des systematischen Aufbaus der Buchführung unter Aufstellung 
eines Kontenplans, das Prinzip der vollständigen und verständli-
chen Aufzeichnung sowie das Belegprinzip, d. h. die Grundlage für 
die Richtigkeit der Buchung bildet den Buchungsbeleg mit der 
Festlegung „Keine Buchung ohne Beleg.“ Dazu zählt auch die 
Einhaltung der vorgesehenen Aufbewahrungsfristen.  
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 
 

Grundsatz  
der Richtigkeit  

und Willkürfreiheit 
 

 
Die Aufzeichnungen über die Geschäftsvorfälle durch die Gemeinde 
müssen die Realität möglichst genau abbilden, sodass die Informa-
tionen daraus begründbar und nachvollziehbar sowie objektiv richtig 
und willkürfrei sind. Sie müssen sich in ihren Aussagen mit den 
zugrunde liegenden Dokumenten decken und der Buchführungs-
pflichtige bestätigen kann, dass die Buchführung eine getreue 
Dokumentation seiner Geschäftsvorfälle nach den rechtlichen 
Bestimmungen und den GoB erfolgt.  
 

Grundsatz  
der Verständlichkeit 

 
Die Informationen des Rechnungswesens sind für den Rat und die 
Bürger als Öffentlichkeit so aufzubereiten und verfügbar zu ma-
chen, dass die wesentlichen Informationen über die Vermögens- 
und Schuldenlage klar ersichtlich und verständlich sind.  
 

Grundsatz  
der Aktualität 

 
Es ist ein enger zeitlicher Bezug zwischen dem Zeitraum, über den 
Rechenschaft gegeben wird, und der Veröffentlichung der Rechen-
schaft herzustellen. 
 

Grundsatz  
der Relevanz 

 
Das Rechnungswesen muss die Informationen bieten, die zur 
Rechenschaft notwendig sind, sich jedoch im Hinblick auf die Wirt-
schaftlichkeit und Verständlichkeit auf die relevanten Daten be-
schränken. Dabei soll der Aufwand der Informationsbeschaffung in 
einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen der Informationsbe-
reitstellung stehen. 
 

Grundsatz  
der Stetigkeit 

 
Die Grundlagen des Rechnungswesens, insbesondere die Metho-
den für Ansatz und Bewertung des Vermögens, sollen in der Regel 
unverändert bleiben, sodass eine Stetigkeit im Zeitablauf erreicht 
wird. Notwendige Anpassungen sind besonders kenntlich zu ma-
chen. 
 

Grundsatz des Nachweises der  
Recht- und Ordnungsmäßigkeit 

 
Im Jahresabschluss ist über die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der 
Haushaltswirtschaft Rechenschaft abzulegen. 
 

Abbildung 552 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)“ 
 
Ein Buchführungssystem entspricht dann regelmäßig den GoB, wenn es so beschaffen ist, dass es einen Über-
blick über die Geschäftsvorfälle und die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermit-
teln kann und die Geschäftsvorfälle sich in ihrer Entstehung und sachlichen Zuordnung bzw. Abwicklung nach 
verfolgen lassen. Aus diesen Rahmengrundsätzen können sich ggf. Zielkonflikte ergeben. Bei der örtlichen Aus-
gestaltung des Rechnungswesens ist es deshalb für die Gemeinde notwendig, bei konkurrierenden Sachverhal-
ten eine Abwägung vorzunehmen. 
 
 
1.3.3.2 Die gesetzlich bestimmten Bilanzierungsgrundsätze 
 
Wichtige Bilanzierungsgrundsätze sind für die Gemeinden in einer Vielzahl von Vorschriften der Gemeindeord-
nung und der Gemeindehaushaltsverordnung konkretisiert worden. Diese gesetzlichen Bestimmungen umfassen 
dabei auch Grundsätze zur Bilanz der Gemeinde. Neben den GoB sind weitere Grundsätze entwickelt worden. In 
diesem Zusammenhang steht auch der Grundsatz, dass schwebende Geschäfte nicht bilanziert werden dürfen. 
Zu den gesetzlich bestimmten Grundsätzen zur gemeindlichen Bilanz (Jahresabschluss) sind eine Vielzahl von 
Grundsätzen zu zählen (vgl. Abbildung). 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 41 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2169 

 
 

Die Grundsätze zur gemeindlichen Bilanz (Jahresabschluss) 
 

 
BEZEICHNUNG 

 
VORSCHRIFTEN 

 
Aktivierungsgrundsatz 

 
§ 41 Absatz 1 GemHVO NRW 

 
Passivierungsgrundsatz 

 
§ 41 Absatz 1 GemHVO NRW 

 
Grundsatz  

der Stetigkeit 
 

§ 32 Absatz 1 Nummer 5, § 41 Absatz 5  
GemHVO NRW 

 
Grundsatz  

der Bilanzidentität 
(formelle Bilanzkontinuität) 

 

§ 32 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO NRW 

 
Grundsatz  

der Bilanzierungswahrheit 
 

§ 95, § 116 GO NRW 

 
Stichtagsprinzip 

 
§ 95 Absatz 1, § 116 Absatz 1 GO NRW 

 
Grundsatz  

der Bilanzidentität 
 

§ 32 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO NRW 

 
Grundsatz  

der Einzelbewertung 
 

§ 32 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO NRW 

 
Grundsatz  

der Vorsicht 
 

§ 91 Absatz 2 GO NRW, § 32 Absatz 1 Nummer 
3, § 35 Absatz 7 GemHVO NRW 

 
Grundsatz  

der Periodenabgrenzung 
 

§ 32 Absatz 1 Nummer 4 GemHVO NRW 

 
Grundsatz  

der Bewertungsstetigkeit 
 (materielle Bilanzkontinuität) 

 

§ 32 Absatz 1 Nummer 5 GemHVO NRW 

 
Anschaffungswertprinzip 

 
§ 91 Absatz 2 GO NRW 

 
Grundsatz  

des Saldierungsverbots 
 

§ 41 Absatz 2 GemHVO NRW 

 
Grundsatz  

des Nachweises 
 der Recht- und Ordnungsmäßigkeit 

 

§ 95 Absatz 1 GO NRW 

Abbildung 553 „Die Grundsätze zur gemeindlichen Bilanz (Jahresabschluss)“ 
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1.3.3.3 Die sachgerechte Anwendung der Grundsätze 
 
Die sachgerechte Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter Beachtung ihrer qualitativen 
Merkmale führt grundsätzlich zu einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde. Soweit sich die örtlichen Entscheidungen an diesen Grundsätzen orientieren, entste-
hen relevante, verlässliche und verständliche Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde. Auf-
grund der konkreten Gliederungsvorschriften zur gemeindlichen Bilanz sind z. B. die Grundsätze „Klarheit“ und 
„Übersichtlichkeit“ zu beachten. Die Bewertungsvorschriften in den §§ 32 bis 36, 42 und 43 GemHVO NRW prä-
gen dabei das Vorsichtsprinzip für die Gemeinde weiter aus. Die wichtigen GoB sind zudem durch das Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetz nicht grundsätzlich verändert worden, z. B. das Realisationsprinzip, sodass die 
GoB von der Gemeinde weiterhin unverändert anzuwenden sind. 
 
 
1.3.4 Besonderheiten der gemeindlichen Bilanzierung 
 
1.3.4.1 Sachleistungen als Schenkungen Dritter 
 
1.3.4.1.1 Die Aktivierung von Sachleistungen 
 
Eine wichtige Besonderheit bei der gemeindlichen Bilanzierung stellen Schenkungen durch Dritte dar, denn die 
Gemeinde erhält nicht nur Geldleistungen, sondern oftmals auch Sachleistungen von Dritten, ohne dafür eine 
Gegenleistung erbringen zu müssen. In diesen Fällen dürfen die für die Aufgabenerfüllung erhaltenen und in der 
gemeindlichen Bilanz zu aktivierenden Vermögensgegenstände nicht zu dem Wert angesetzt werden, der den der 
Gemeinde tatsächlich entstandenen Kosten entspricht. Es ist auch nicht zulässig, die erhaltenen Vermögensge-
genstände jeweils nur mit einem Erinnerungswert zu bilanzieren. Die Gemeinde muss vielmehr für die erhaltenen 
Vermögensgegenstände die Anschaffungskosten ermitteln, die im Zeitpunkt des Erwerbs hätten aufgewendet 
werden müssen, auch wenn ihr durch die Hingabe von einem Dritten die Finanzierung dieses Vermögens erspart 
blieb. Der ermittelte aktuelle Zeitwert des jeweils erhaltenen Vermögensgegenstandes stellt dabei den aktivie-
rungsfähigen Anschaffungswert dar, der in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist. Der erhaltene Vermögens-
gegenstand muss dann unter dem zutreffenden Bilanzposten angesetzt werden. Mehrere gleichzeitig erhaltene 
Vermögensgegenstände dürfen nicht zusammengefasst werden.  
 
 
1.3.4.1.2 Die Passivierung bei Sachleistungen 
 
Bei Sachleistungen Dritter, die der Gemeinde in Form von Schenkungen zugehen, ist zu berücksichtigen, dass 
dadurch der Gemeinde die Finanzierung erspart blieb bzw. der Dritte die Finanzierung des gemeindlichen Ver-
mögensgegenstandes übernommen hat. Von der Gemeinde ist deshalb neben der Aktivierung der erhaltenen 
Vermögensgegenstände auch eine Passivierung vorzunehmen. Auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz ist 
ein dem erhaltenen Vermögensgegenstand zugeordneter Sonderposten unter dem Bilanzposten „Sonstige Son-
derposten“ anzusetzen, denn die Finanzierung durch den Dritten erfolgt nicht als Geldleistung an die Gemeinde, 
z. B. als Zuwendung oder Beitrag. Für den Wertansatz dieses Sonderpostens ist der ermittelte fiktive Anschaf-
fungswert der erhaltenen Vermögensgegenstände zu übernehmen. 
 
 
1.3.4.2 Die Bilanzierung von rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen 
 
1.3.4.2.1 Die Nachweispflichten der Gemeinde  
 
Bei rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen werden durch den Stifter bestimmte Vermögensgegenstände 
mit einer festgelegten Zweckbindung (Stifterwillen) der Gemeinde zu Eigentum übertragen (vgl. §§ 97 und 100 
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GO NRW). Die Gemeinde darf nur in Übereinstimmung mit dem Stifterwillen darüber verfügen (fiduziarische Stif-
tungen) und muss dieses im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft im gemeindlichen Haushalt nachweisen (vgl. § 4 
GemHVO NRW: Produktbereich „Stiftungen“). Die Gemeinde muss gleichwohl nicht haushaltsrechtlich, sondern 
nur stiftungsrechtlich nachweisen, dass sie dem Willen des Stifters nachkommt. Dafür bedarf es weder einer 
gesonderten Bilanzierung noch einer gesonderten haushaltsrechtlichen Behandlung.  
 
 
1.3.4.2.2 Die Aktivierung von unselbstständigen Stiftungen 
 
Die Gemeinde hat die als rechtlich unselbstständige örtliche Stiftung erhaltenen Vermögensgegenstände in ihrer 
Bilanz zu dem Wert aktivieren, der dem Betrag entspricht, den die Gemeinde im Zeitpunkt des Erwerbs der Ver-
mögensgegenstände hätte aufbringen müssen, auch wenn sie diese Vermögensgegenstände nicht selbst finan-
ziert hat. Für solche Vermögensgegenstände muss die Gemeinde deshalb die Anschaffungskosten ermitteln, die 
sie im Zeitpunkt des Erwerbs hätten aufwenden müssen, auch wenn ihr nicht durch die Hingabe von einem Drit-
ten die Finanzierung dieses Vermögens erspart geblieben wäre. Der ermittelte aktuelle Zeitwert des jeweils erhal-
tenen Vermögensgegenstandes stellt dabei den aktivierungsfähigen Anschaffungswert dar, der in der gemeindli-
chen Bilanz zu bilanzieren ist.  
 
Die Gemeinde darf daher die erhaltenen Vermögensgegenstände nicht zu dem Wert ansetzen, der den ihr tat-
sächlich entstandenen Kosten im Zeitpunkt der Übergabe entspricht. Auch ist es nicht zulässig, die erhaltenen 
Vermögensgegenstände jeweils nur mit dem Erinnerungswert zu bilanzieren. Die als rechtlich unselbstständige 
Stiftung von einem Stifter erhaltenen Vermögensgegenstände sind wie andere (freie) Vermögensgegenstände 
der Gemeinde bilanziell zu behandeln. Die Vermögensgegenstände sind daher in der gemeindlichen Bilanz nach 
ihrer Art unter den jeweils zutreffenden Bilanzposten anzusetzen und dürfen deshalb auch nicht zusammenge-
fasst angesetzt werden, in dem z.B. der Bilanzposten „Sondervermögen“ als Sammelposten genutzt wird. Unter 
dem Bilanzposten „Sondervermögen“ sind nur die Sondervermögen mit eigenem Rechnungskreis anzusetzen.  
 
 
1.3.4.2.3 Die Passivierung bei unselbstständigen Stiftungen 
 
Die Aktivierung von Vermögensgegenständen aus rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen löst für die 
Gemeinde auch eine entsprechende Passivierungspflicht aus. Auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz sind 
Sonderposten wegen der erhaltenen Vermögensgegenstände anzusetzen, denn die Gemeinde hat diese Vermö-
gensgegenstände ohne eine eigene finanzielle Beteiligung erhalten. Als Wertansätze für diese Sonderposten sind 
die ermittelten fiktiven Anschaffungswerte der erhaltenen Vermögensgegenstände zu übernehmen. Die Gemein-
de muss bei den rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen jedoch nicht zusätzlich eine Verbindlichkeit 
passivieren, da für sie keine Rückgabeverpflichtung gegenüber dem Stifter besteht. 
 
 
1.3.4.3 Die Bilanzierung bei Leasinggeschäften 
 
1.3.4.3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Bilanzierung von Leasinggeschäften der Gemeinde ist haushaltsrechtlich nicht ausdrücklich geregelt worden. 
Grundsätzlich überlässt bei gemeindlichen Leasinggeschäften der Leasinggeber der Gemeinde als Leasingneh-
mer ein Wirtschaftsgut gegen ein Entgelt zur Nutzung. Wegen der Vielzahl der Gestaltungsmöglichkeiten von 
Leasinggeschäften ist es vom Einzelfall abhängig, ob ein Vermögensgegenstand beim Leasinggeber oder beim 
Leasingnehmer zu bilanzieren ist. Zu den möglichen Arten von Leasing-Geschäften ist eine Vielzahl von steuer-
rechtlichen Erlassen ergangen. Die darin dargestellten Abgrenzungen bei Leasinggeschäften können hinsichtlich 
der gemeindlichen Bilanzierung eine Hilfestellung sein.  
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In den Fällen, in denen der Leasinggegenstand der Gemeinde als Leasinggeber zuzuordnen ist, kann der Barwert 
der Leasingraten als Anschaffungswert bilanziert werden. Dabei müssen die in den Leasingraten enthaltenen 
Anteile, die nicht zur Anschaffung gehören, z.B. Wartungsarbeiten am Leasinggegenstand als künftig durchzufüh-
rende Dienstleistungen, unberücksichtigt bleiben. Außerdem kann der im Leasingvertrag vereinbarte Zinssatz 
auch im Zusammenhang mit der Barwertermittlung genutzt werden. 
 
Nach der internationalen Entwicklung sollen künftig die Leasinggeschäfte sowohl beim Leasinggeber als auch 
beim Leasingnehmer, z.B. die Gemeinde, bilanziert werden. Dieses hat z.B. zur Folge, dass das Recht der Ge-
meinde zur Nutzung des Leasingobjektes in Höhe der Anschaffungskosten, die sich aus der Höhe der Schuld zur 
Zahlung von Leasingraten und weiterer Kosten zusammensetzen, zu aktivieren ist. Zusätzlich ist die Schuld der 
Gemeinde zur Zahlung von Leasingraten mit dem Barwert und abgezinst zu passivieren (vgl. Exposure Draft ED 
„Leases“ ED/2010/9 des ISAB).  
 
 
1.3.4.3.2 Das Finanzierungs-Leasing 
 
Bei den Leasinggeschäften wird hinsichtlich ihrer Kündigungsmöglichkeiten zwischen Finanzierungs-Leasing und 
Operating-Leasing unterschieden. Für die gemeindliche Bilanzierung kommt es bei diesen Möglichkeiten darauf 
an, wann die Gemeinde als Leasingnehmer ein Wirtschaftsgut zu bilanzieren hat. Ggf. können sich im Einzelfall 
aber noch Abweichungen daraus ergeben, ob ein bewegliches Wirtschaftsgut oder ein unbewegliches Wirt-
schaftsgut, z.B. ein Gebäude, den Leasinggegenstand darstellt. Beim Finanzierungs-Leasing, das regelmäßig 
eine unkündbare Grundmietzeit enthält, kann zwischen verschiedenen Vertragsformen unterschieden werden 
(vgl. Abbildung). 
 

 
Die Vertragsformen beim Finanzierungs-Leasing 

 

Vollamortisationsverträge 
 

 
Verträge, bei denen alle Kosten der Anschaffung und der 
Finanzierung sowie die Nebenkosten durch die während 
der Grundmietzeit zu zahlenden Leasingraten gedeckt 
werden, und für das Ende der Leasingzeit i.d.R. ein Kauf 
des Leasinggegenstandes, seine Rückgabe oder eine 
Verlängerung der Vertragslaufzeit möglich ist.  

 

Teilamortisationsverträge 

 
Verträge, bei denen die Kosten der Anschaffung und der 
Finanzierung sowie die Nebenkosten nicht in vollem 
Umfang durch die während der Grundmietzeit zu zahlen-
den Leasingraten gedeckt werden, und deshalb für die 
Vollamortisation weitere Vereinbarungen getroffen wer-
den. 

 

 
 

Spezialleasingverträge 

 
 
 
Verträge, die bei einem speziellen Einzelfall vorherr-
schenden Verhältnisse abgestellt sind, 
unterschieden werden.  

 
Abbildung 554 „Die Vertragsformen beim Finanzierungs-Leasing“ 

 
Bei gemeindlichen Leasinggeschäften für Gebäude aufgrund von Vollamortisationsverträgen kann ausgehend 
davon, dass die Grundmietzeit innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungszeit liegt, festgestellt werden, dass 
bei einer Grundmietzeit von unter 40 % und über 90 % der betriebsgewöhnlichen Nutzungszeit das betreffende 
Wirtschaftsgut beim Leasingnehmer (Gemeinde) zu bilanzieren ist. Liegt die vereinbarte Grundmietzeit zwischen 
40 % bis 90 % der betriebsgewöhnlichen Nutzungszeit, ist es von den einzelnen vertraglichen Vereinbarungen 
(Optionen) abhängig, ob das Wirtschaftsgut beim Leasinggeber oder Leasingnehmer zu bilanzieren ist.  
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In Einzelfällen ist z.B. bei einem Vertrag ohne Optionen bei Leasinggeber, aber bei einem Spezialleasing ohne 
weitere Bedingungen beim Leasingnehmer zu bilanzieren. Bei Teilamortisationsverträgen ist das Wirtschaftsgut 
zwar grundsätzlich dem Leasinggeber zuzurechnen, gleichwohl können vertragliche Vereinbarungen dazu führen, 
dass das Wirtschaftsgut doch bei der Gemeinde als Leasingnehmer zu bilanzieren ist. Die einzelnen Vorausset-
zungen dafür sowie ihr mögliches Zusammenspiel kann hier nicht näher erläutert werden. 
 
 
1.3.4.3.3 Das Operating-Leasing 
 
Die Gemeinde kann auch Leasingverträge abschließen, bei denen nur die Gebrauchsüberlassung im Vorder-
grund der Vereinbarung steht. Dieses Operating-Leasing ist daher den zivilrechtlichen Mietverträgen sehr ähnlich, 
denn der Leasinggeber behält das maßgebliche Verwertungsrecht. Dabei wird i.d.R. die Leasingrate als ange-
messene Gegenleistung der Gemeinde für die laufende Nutzungsüberlassung eines Wirtschaftsgutes angesehen. 
Der Leasinggeber hat daher regelmäßig den Vermögensgegenstand in seiner Bilanz anzusetzen und nicht die 
Gemeinde als Leasingnehmer. Die Gemeinde hat nur die jährlich zu zahlenden Leasingraten als Aufwendungen 
in ihrer Ergebnisrechnung zu erfassen. Leistet die Gemeinde aber zu Beginn der Grundmietzeit eine Sonderzah-
lung, hat sie diese über die Rechnungsabgrenzung in ihrer Bilanz anzusetzen und periodengerecht über die 
Grundmietzeit abzuschreiben. In Sonderfällen kann auch eine Bilanzierung und Abschreibung des Wirtschaftsgu-
tes bei der Gemeinde vorzunehmen und eine Leasingverbindlichkeit zu passivieren ist.  
 
 
1.3.4.3.4 ÖPP-Projekte 
 
Durch das Gesetz zur Beschleunigung der Umsetzung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPPG) im Jahre 
2005 wurde eine neue Ausgangsgrundlage für die Durchführung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften geschaf-
fen. Da der Begriff „ÖPP“ bzw. „PPP“ nicht definiert ist, werden darunter sowohl reine Finanzierungsmodelle als 
auch Betreibermodelle verstanden. So liegen z.B. bei Betreibermodellen die Planung, die Finanzierung und der 
Bau eines Objektes, aber auch dessen Bauunterhaltung und dessen Betrieb ganzheitlich beim privaten Partner. 
Für die gemeindliche Bilanzierung ist vor allem die Frage zum wirtschaftlichen Eigentum des Objektes zu klären.  
 
Beim Inhabermodell das zivilrechtliche und wirtschaftliche Eigentum bei der Gemeinde, sodass das ÖPP-Objekt 
in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das dafür an den privaten Dritten 
zu zahlende Entgelt in Anschaffungskosten und laufender Aufwand aufzuteilen ist. Im Einzelfall kann ggf. auch 
noch ein Kredit als Verbindlichkeit zu passivieren sein. Beim Erwerbermodell liegt das Objekt ebenfalls im wirt-
schaftlichen Eigentum der Gemeinde und sie erhält am Ende der Laufzeit auch das zivilrechtliche Eigentum. Im 
Einzelfall können aber Abweichungen bestehen, die dazu führen, dass bis zum Vertragsende auch das wirtschaft-
liche Eigentum beim privaten Partner liegt. Die objektbezogenen Verträge der Gemeinde sind daher im Einzelnen 
hinsichtlich und vor der Bilanzierung eines ÖPP-Objektes daraufhin zu prüfen.  
  
 
1.3.4.4 Die Bilanzierung bei Nießbrauch 
 
1.3.4.4.1 Die Bilanzierung bei der Gemeinde 
 
Nach der Vorschrift des § 90 Absatz 4 GO NRW muss die Gemeinde auch bei der Überlassung der Nutzung 
eines Vermögensgegenstandes an einen Dritten beachten, dass sie einen Vermögensgegenstand dem Dritten 
nur zum Nießbrauch überlassen darf, wenn sie diesen Vermögensgegenstand in absehbarer Zeit nicht zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben braucht. In den Fällen der Gewährung eines Nießbrauchs überträgt die Gemeinde als Eigen-
tümer eines Vermögensgegenstandes das Recht zur Nutzung und Fruchtziehung an einen Dritten, behält aber 
das Verfügungsrecht über diesen gemeindlichen Vermögensgegenstand. Die Gemeinde bleibt daher in den Fäl-
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len des Nießbrauchs an einem gemeindlichen Vermögensgegenstand i.d.R. der rechtliche und wirtschaftliche 
Eigentümer, sodass der betreffende Vermögensgegenstand weiterhin in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist. 
Außerdem ist in diesen Fällen zu beachten, dass die Gemeinde ihre Vermögensgegenstände nicht zur kostenlo-
sen Nutzung einem Dritten überlassen darf. 
 
 
1.3.4.4.2 Ausnahmen von der gemeindlichen Bilanzierung 
 
In Ausnahmefällen kann der Nießbraucher gleichwohl auch der wirtschaftliche Eigentümer des ihm überlassenen 
gemeindlichen Vermögensgegenstandes sein, wenn er z.B. über seine eingeräumte Nutzungsbefugnis hinaus, 
die tatsächliche Herrschaft über den gemeindlichen Vermögensgegenstand ausübt, weil ihm z.B. die Verwer-
tungsbefugnis vertraglich eingeräumt wurde. Hat der Nießbraucher aber nicht das Recht nach Belieben mit dem 
gemeindlichen Vermögensgegenstand zu verfahren, trägt er auch nicht das wirtschaftliche Risiko einer Wertmin-
derung oder kann aus möglichen Wertsteigerungen einen Nutzen ziehen.  
 
Die Gemeinde hat daher im Falle eines Nießbrauchs vor der Bilanzierung eines abgegebenen gemeindlichen 
Vermögensgegenstandes die tatsächlichen Umstände und die vertraglichen Vereinbarungen genau zu prüfen. 
Sie hat dabei insbesondere zu klären, ob sie nach der vertraglichen Nutzungsüberlassung noch der wirtschaftli-
che Eigentümer des betreffenden Vermögensgegenstandes ist und die Gewährung des Nießbrauchsrechts an 
einen Dritten mit der gemeindlichen Aufgabenerfüllung in Einklang steht. 
  
 
1.3.4.5 Die Bilanzierung von Treuhandvermögen 
 
1.3.4.5.1 Allgemeine Sachlage 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht kennt neben dem allgemeinen Gemeindevermögen im haushaltsrechtlichen 
Sinn das Treuhandvermögen als eine weitere Art von gemeindlichen Vermögen. Bei Treuhandvermögen werden 
von der Gemeinde fremde Vermögensgegenstände treuhänderisch gehalten, denn sie ist von Dritten beauftragt 
worden oder gesetzlich verpflichtet, das ihr übergebene Vermögen zu verwalten und nicht für eigene Zwecke zu 
verwenden (Ermächtigungstreuhand). Einem solchen Treuhandverhältnis liegt die der Gemeinde (Treuhänder) 
anvertraute Verfügung über Sachen und Rechte zugrunde, diese im Interesse des betreffenden Dritten (Treuge-
ber) auszuüben.  
 
Nach den allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen ist das Treuhandvermögen in der Bilanz des Treugebers anzu-
setzen, weil dieser weiterhin als rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer zu betrachten ist. Dieses gilt auch, 
wenn die Gemeinde eine Verwaltungstreuhand als Vollrechtstreuhand innehat. In solchen Fällen erwirbt die Ge-
meinde das rechtliche Eigentum an dem Treugut, obwohl die vertraglichen Beziehungen regelmäßig vorsehen, 
dass die Risiken des Untergangs sowie die Nutzungen und Lasten beim Treugeber verbleiben. In diesen Fällen 
bleibt der Treugeber wirtschaftlicher Eigentümer, sodass das Treugut nicht bei der Gemeinde zu bilanzieren ist. 
 
Für die Gemeinde folgt aus ihrer Tätigkeit als Treuhänder, dass sie gegenüber dem Dritten als Treugeber für eine 
ordnungsgemäße Verwaltung des Treuhandvermögens haftet und eine Herausgabeverpflichtung besteht. Eine 
zweifache Bilanzierung des Treuhandvermögens, also zusätzlich zum Treugeber auch bei der Gemeinde als 
Treuhänder, ist wegen der gesonderten Verwaltung des Treuhandvermögens außerhalb des gemeindlichen 
Haushalts nicht erforderlich.  
 
Die gesonderte Behandlung von bei der Gemeinde vorhandenem Treuhandvermögen und Mündelvermögen ist 
haushaltsrechtlich und haushaltswirtschaftlich geboten. Ein Bedarf für eine gesetzliche Regelung wurde bisher 
vom Bund nur für Kreditinstitute als erforderlich angesehen, wenn diese als Treuhänder gegenüber Dritten tätig 
sind. Diese Institute haben das von ihnen zu verwaltende Treuhandvermögen in ihrer Bilanz anzusetzen. Dem 
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Vermögensansatz auf der Aktivseite ihrer Bilanz muss jedoch in gleicher Höhe eine Treuhandverbindlichkeit auf 
der Passivseite ihrer Bilanz gegenüberstehen.  
 
Durch diese Bilanzierung soll die Herausgabeverpflichtung des Treuhänders für das übernommene Treugut ge-
genüber dem Treugeber offen gelegt werden (vgl. § 6 RechKredV). Für den Ausweis von Treuhandvermögen und 
Treuhandverbindlichkeiten in der gemeindlichen Bilanz bedarf es daher keiner besonderen Regelung. Werden 
von der Gemeinde fremde Vermögensgegenstände treuhänderisch gehalten, ist es geboten, dies im Anhang oder 
im Verbindlichkeitenspiegel unter den Haftungsverhältnissen anzugeben.  
 
Bei der Gemeinde kann aus ihrer Tätigkeit als Treuhänder jedoch ein gesondertes Buchungserfordernis entste-
hen, wenn der Umfang ihres Treuhandauftrages eine eigene Rechnungslegung erfordert. Diese kann darin be-
stehen, dass eine Treuhandbuchführung eingerichtet wird oder in der eigenen Buchführung der Gemeinde ein 
eigener Rechnungskreis mit besonderen Konten (Treuhandtätigkeit) eingerichtet wird. In einem solchen Fall ist 
dann auf eine strikte Trennung im Buchungsgeschehen zu achten. In der eigenen Finanzbuchhaltung ist dann nur 
der ggf. bestehende Anspruch auf Vergütung als Treuhänder zu erfassen.  
 
 
1.3.4.5.2  Die Bilanzierung bei der Gemeinde als Treugeber 
 
Die Gemeinde kann aber auch einem Dritten eigene Vermögensteile überlassen, z. B. einem Sanierungsträger 
(vgl. § 157 BauGB), sodass sie als Treugeber auftritt. Erfüllt der Dritte die ihm von der Gemeinde übertragenen 
Aufgaben im eigenen Namen auf Rechnung der Gemeinde wird der Sanierungsträger als Treuhänder der Ge-
meinde tätig (vgl. § 159 BauGB). Zum Treuhandvermögen gehört dabei das Vermögen, das die Gemeinde zur 
Erfüllung der Aufgabe durch den Dritten bereitstellt. In diesen Fällen finden die allgemeinen Bilanzierungsgrund-
sätze Anwendung, sodass die Gemeinde bei solchen Treuhandverhältnissen wirtschaftlicher Eigentümer der 
übergebenen Vermögensgegenstände bleibt und diese bei ihr als Treugeber zu bilanzieren sind.  
 
Diese Grundsätze gelten auch für den Fall, dass Treugut von einem Dritten zu treuen Händen des Treugebers 
erworben wird. Im Auftrag des Treugebers übernommene Verpflichtungen sind beim Treuhänder anzusetzen, ggf. 
auch die gegen die Gemeinde als Treugeber bestehenden Forderungen auf Freistellung von den Verpflichtungen. 
Wegen der vielfältigen Ausgestaltungsmöglichkeiten von Treuhandverhältnissen muss aber bei der Aufstellung 
der gemeindlichen Bilanz die Aufgabenübertragung an einen Sanierungsträger und ein bestehendes Treuhand-
verhältnis sowie dessen Auflösung immer im Einzelnen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse betrach-
tet und bewertet werden. 
 
 
1.3.4.5.3 Treuhandverhältnis und Pensionsrückstellungen 
 
Im Zusammenhang mit der gemeindlichen Bilanzierung von Pensionsrückstellungen und Treuhandverhältnissen 
wird oftmals darauf verwiesen, eine Treuhand zwischen der Gemeinde als Dienstherr und ihren Beamtinnen und 
Beamten zu begründen. Eine solche Konstruktion steht der gemeindlichen Bilanzierung entgegen, denn diese hat 
den Zweck, eine Saldierung des einzubringenden Treugutes mit den beamtenrechtlichen Versorgungsverpflich-
tungen der Gemeinde zu ermöglichen.  
 
Die dazu im Markt angebotene sog. Treuhandlösung „Contractual Trust Arrangements“ (CTA) zur Absicherung 
und Finanzierung langfristig fällig werdender Pensionsverpflichtungen stellt keine gemeinderechtlich zulässige 
Besicherung und Risikominderung sowie keinen Vermögensstatus dar, der zu einer Reduzierung der von der 
Gemeinde zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen führen kann, auch wenn dabei ein unabhängiger Rechtsträ-
ger eine treuhänderische Verwaltung vornimmt. Aufgrund eines Treuhandverhältnisses zur "Hinterlegung von 
Pensionsverpflichtungen" kann die Gemeinde weder auf die notwendige Liquiditätsvorsorge für die künftig zu 
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zahlenden Versorgungsleistungen verzichten noch ihre Pensionsrückstellungen mindern (vgl. § 75 Absatz 6 GO 
NRW i.V.m. § 36 Absatz 1 GemHVO NRW).  
 
 
1.3.4.6 Die Bilanzierung bei Tauschgeschäften 
 
Die Gemeinde kann Vermögensgegenstände auch durch Tauschgeschäfte erwerben. Sie muss vor der Abwick-
lung solcher Geschäfte prüfen, ob ihr neuer Vermögensgegenstand auch zur Erfüllung der gemeindlichen Aufga-
ben erforderlich ist oder wird. Auch darf sie den nicht mehr benötigten Vermögensgegenstand i.d.R. nur zu sei-
nem vollen Wert abgeben (vgl. § 90 Absatz 3 Satz 2 GO NRW). Bei Tauschgeschäften kann der Buchwert des im 
gemeindlichen Eigentum befindlichen und abzugebenden Vermögensgegenstandes einen Einstieg in die Wer-
termittlung bieten. Der Buchwert dürfte dabei eine Wertuntergrenze für den ohne Zahlungen zu erwerbenden 
Vermögensgegenstand darstellen. Gleichwohl ist der volle Zeitwert des abzugebenden sowie des zu erwerben-
den Vermögensgegenstandes zum Erwerbszeitpunkt zu ermitteln, um die notwendige Gleichwertigkeit des abzu-
schließenden Tauschgeschäftes beurteilen zu können. 
 
 
1.3.4.7 Die Bilanzierung bei Rentenzahlungen 
 
Die Gemeinde kann neue Vermögensgegenstände auch auf der Basis von Verträgen erwerben, die den Kauf-
preis als Rentenzahlungen an den Verkäufer vorsehen. Sie muss vor der Abwicklung solcher Geschäfte wie bei 
jedem Vermögenserwerb immer prüfen, ob ihr neuer Vermögensgegenstand auch zur Erfüllung der gemeindli-
chen Aufgaben benötigt wird. In solchen Fällen wird die Höhe der Anschaffungskosten maßgeblich durch den 
Barwert der von der Gemeinde eingegangenen Rentenverpflichtungen bestimmt. Es kommt dabei auch darauf 
an, welche Form der Rentenverpflichtung die Gemeinde eingegangen ist.  
 
Die gemeindliche Rentenverpflichtung kann z.B. für einen fest vereinbarten, begrenzten Zeitraum vorgesehen 
sein (zeitlich bestimmte Rente). In diesem Fall soll der Barwert durch Abzinsung aller vereinbarten Zahlungen aus 
der Rentenverpflichtung ermittelt werden. Dieses gilt z. B. für Leibrentenverträge der Gemeinde (Erwerb eines 
Grundstückes gegen Übernahme einer festen Geldrente – Rentengut nach dem Gesetz über Rentengut vom 
27.06.1890). Die Rentenzahlung ist oftmals auch an die Lebenszeit einer Person geknüpft, sodass in der Ermitt-
lung des Barwerts versicherungsmathematische Verfahren unter Einbeziehung der Lebenserwartung Anwendung 
finden. Mögliche Erhöhungen der Rentenzahlungen der Gemeinde fließen dabei nur dann in die gemeindlichen 
Anschaffungskosten ein, wenn sie vertraglich vereinbart worden sind.  
 
In den Fällen, in denen das zu Erhöhung von gemeindlichen Rentenzahlungen führende Ereignis (auch z. B. 
durch eine Wertsicherungsklausel) erst zukünftig auftritt, fließen daraus entstehende Erhöhungen nicht mehr in 
die Anschaffungskosten der Gemeinde ein. In solchen Fällen stellt die Rentenerhöhung ein gesondertes Finan-
zierungsgeschäft für die Gemeinde dar, weil sich die Erhöhung der gemeindlichen Rentenzahlungen nicht mehr 
originär aus dem Erwerb des Vermögensgegenstandes durch die Gemeinde begründet. Vielmehr sind dann nur 
die Verpflichtungen der Gemeinde in Form von Rentenzahlungen betroffen. 
 
 
1.3.4.8 Die Bilanzierung bei Zwangsversteigerungen 
 
Die Gemeinde kann ihre Vermögensgegenstände, z.B. Grundstücke, auch im Rahmen eines Zwangsversteige-
rungsverfahrens erwerben. In diesen Fällen entspricht regelmäßig die von der Gemeinde für den ersteigerten 
Vermögensgegenstand geleistete Zahlung den Anschaffungskosten. Ob darüber hinaus eine an den Vermögens-
gegenstand dinglich besicherte Forderung in die Anschaffungskosten einzubeziehen ist, hängt von den tatsächli-
chen Gegebenheiten im Einzelfall ab und muss dann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Einzelbewer-
tung und der GoB entschieden werden.  
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1.3.4.9  Die Bilanzierung bei gepfändeten Vermögensgegenständen 
 
Die Gemeinde hat vielfach fremde Vermögensgegenstände im Besitz, die ihr wegen ihrer Ansprüche gegen diese 
Dritte als Sicherung übereignet worden sind. Nach den einschlägigen Vorschriften können aufgrund der Bestel-
lung eines Pfandrechts oder auf andere Art und Weise fremde Vermögensgegenstände belastet oder in Siche-
rungsverwahrung genommen werden, um eine gemeindliche Forderung zu sichern. Bei dem der Gemeinde vor-
handenen Pfandgut bleibt der Pfandgeber bis zur Verwertung der Eigentümer der Vermögensgegenstände. Er 
kann i.d.R. davon ausgehen, dass er bei Erfüllung der gemeindlichen Ansprüche sein Pfandgut wieder zurück 
erhält. In diesen Fällen besteht daher kein Auseinanderfallen von rechtlichem und wirtschaftlichem Eigentum, 
sodass das Pfandgut dem Pfandgeber zuzurechnen und nicht in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist. In 
diesen Fällen hat die Gemeinde lediglich ihre gesicherte Forderung in ihrer Bilanz anzusetzen.  
 
 
1.4 Aktivtausch und Passivtausch in der Bilanz  
 
1.4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Geschäftsvorfälle der Gemeinde haben bei den Buchungen nach dem System der doppelten Buchführung 
auch Auswirkungen auf die gemeindliche Bilanz, auch wenn nicht jeder Geschäftsvorfall in der gemeindlichen 
Bilanz darzustellen ist. Es werden, abhängig von den bilanziellen Auswirkungen, vier Arten von Veränderungen 
der Bilanzposten unterschieden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Veränderungen von Bilanzposten  

 

Aktivtausch 

 
Bei einem Aktivtausch werden nur Konten der Aktivseite berührt 
und damit das Gesamtvolumen der Bilanz nicht verändert. Ein 
Konto erhält eine Bestandmehrung, das andere Konto eine Be-
standminderung in gleicher Höhe, z.B. Kauf von Büroausstattung 
mit sofortiger Bezahlung.  
 

 
Passivtausch 

 
Bei einem Passivtausch werden nur Konten der Passivseite berührt 
und damit das Gesamtvolumen der Bilanz nicht verändert. Ein 
Konto erhält eine Bestandmehrung, das andere Konto eine Be-
standminderung in gleicher Höhe, z.B. Ablösung einer Verbindlich-
keit aus Lieferungen und Leistungen durch einen Kredit. 
 

Aktiv-Passiv-Mehrung 

 
Bei einer Aktiv-Passiv-Mehrung (Bilanzverlängerung) werden so-
wohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite im 
Bestand vermehrt und damit das Gesamtvolumen der Bilanz ver-
längert, z.B. Kauf eines Fahrzeuges mit Zahlungsziel von drei 
Monaten. 
 

Aktiv-Passiv-Minderung 

 
Bei einer Aktiv-Passiv-Minderung (Bilanzverkürzung) werden so-
wohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite im 
Bestand vermindert und damit das Gesamtvolumen der Bilanz 
verkürzt, z.B. Bezahlung einer Lieferantenverbindlichkeit durch 
Überweisung vom Bankkonto. 
 

Abbildung 555 „Die Veränderungen von Bilanzposten“ 
 
Bei den gemeindlichen Geschäftsvorfällen, die zu Vermögensumschichtungen bei der Gemeinde führen und 
deren Buchungen über die Bestandskonten erfolgen, werden die Veränderungen in der gemeindlichen Bilanz 
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unmittelbar sichtbar und dokumentiert. Bei diesen zulässigen Umschichtungen findet keine Verrechnung zwi-
schen Aktiv- und Passivposten der gemeindlichen Bilanz statt, sodass auch nicht gegen das Saldierungsverbot 
nach Absatz 2 der Vorschrift verstoßen wird. 
 
 
1.4.2 Die Umstufung von Straßen als Beispiel 
 
Bei einer Änderung der Verkehrsbedeutung einer Straße kann eine Umstufung (Aufstufung oder Abstufung) vor-
genommen werden, um die Straße der zutreffenden Straßengruppe zuzuordnen (vgl. § 8 StrWG NRW). Gleich-
zeitig kann dabei auch ein Wechsel der Straßenbaulast stattfinden, z. B. eine Kreisstraße wird Gemeindestraße. 
In diesen Fällen geht das Eigentum des bisherigen Trägers der Straßenbaulast an der Straße sowie alle Rechte 
und Pflichten entschädigungslos auf den neuen Träger der Straßenbaulast über.  
 
Im Rahmen einer Umstufung einer Straße kann daher der Gemeinde dieser Vermögensgegenstand als Sach-
schenkung zufließen. Das Ergebnis dieses fachgesetzlich bestimmten Geschäftsvorgangs der Gemeinde ist unter 
Berücksichtigung der gemeindlichen Bilanzierungsgrundsätze auf der Aktivseite und auf der Passivseite der Bi-
lanz der Gemeinde zu erfassen (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 556 „Die Bilanzierung bei der Umstufung von Straßen“ 

 
Die Gemeinde hat bei der Abgabe einer Straße festzustellen, ob und welche Umschichtungen in der gemeindli-
chen Bilanz vorzunehmen sind. Die entschädigungslose Abgabe einer Straße stellt i.d.R. eine Sachzuwendung 
der Gemeinde an den neuen Straßenbaulastträger dar. Der neue Straßenbaulastträger übernimmt dadurch u.a. 
auch die Pflicht, die Straße im Rahmen der vorgesehenen Nutzungsdauer der Öffentlichkeit zur Verfügung zu 
stellen. Dadurch obliegt ihm eine Gegenleistungsverpflichtung gegenüber dem vorherigen Straßenbaulastträger, 
der den Erwerb der Straße als Vermögensgegenstand finanziert hat.  
 
Der bisherige Straßenbaulastträger muss daher die gewährte Sachzuwendung periodengerecht im Rahmen der 
Restnutzungsdauer der Straße abgrenzen. In solchen Fällen kann der vorherige Straßenbaulastträger den Ab-
gang der betreffenden Straße durch eine Gegenleistungsverpflichtung ersetzen, die in der gemeindlichen Bilanz 
unter der aktiven Rechnungsabgrenzung anzusetzen ist.  
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2. Zu Absatz 2 (Verbot der Saldierung von Bilanzposten):  
 
2.1 Das Verbot der Verrechnung von Aktivposten mit Passivposten 
 
2.1.1 Das Saldierungsverbot 
 
Der gemeindliche Jahresabschluss soll einen Überblick über die wirtschaftlichen Aktivitäten der Gemeinde und 
den daraus entstehenden Vermögens- und Schuldenstatus geben. Die gemeindliche Bilanz hat deshalb auf der 
Aktivseite das gesamte Vermögen der Gemeinde und auf der Passivseite die gemeindlichen Schulden auszuwei-
sen. Die Bilanz der Gemeinde ist deshalb als „Bruttorechnung“ zu führen. Außerdem ist die Gestaltung des ge-
meindlichen Eigenkapitals in der Bilanz der Gemeinde und seine möglichen Veränderungen nicht auf die Darstel-
lung und Erfassung als „Nettogröße“ ausgerichtet worden. Nach der haushaltsrechtlichen Regelung dürfen daher 
die Wertansätze der Bilanzposten auf der Aktivseite nicht mit den Ansätzen der Passivseite verrechnet werden.  
 
Das Verbot der Saldierung von Posten der Bilanz dient daher dem Erhalt der Übersicht über die tatsächliche 
gemeindliche Vermögens- und Schuldenlage. Der wirtschaftliche Gehalt lässt sich zwar auch in der „Nettogröße“ 
erfassen, aber das Informationsbedürfnis der Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses ist vielfältig und 
umfangreich und nicht ausschließlich auf „wirtschaftliche Werte“ ausgerichtet. Es ist deshalb zu vermeiden, dass 
Aktiv- oder Passivposten nicht mehr oder nicht mehr in vollem Umfang in der gemeindlichen Bilanz angesetzt 
werden. Das gesamte gemeindliche Vermögen dient der Erfüllung aller öffentlichen Aufgaben der Gemeinde und 
hat den Zweck, Leistungen und Nutzen für den Bürger zu erbringen. Entsprechend sollen dessen bilanzielle Er-
fassung und Darstellung im gemeindlichen Jahresabschluss vollständig sein. 
 
Bei einer Saldierung von Bilanzposten im Sinne einer Aufrechnung könnte die Übersicht für die Adressaten des 
gemeindlichen Jahresabschlusses verloren gehen und die Transparenz über die Vermögens- und Schuldenlage 
der Gemeinde eingeschränkt werden, sodass ggf. z. B. eine Bilanzverschleierung entstehen könnte. Außerdem 
würde dann gegen die Bilanzierungsgrundsätze „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ verstoßen. Einer Saldierung 
steht auch entgegen, dass das gemeindliche Vermögen, bezogen auf einzelne Aufgaben, nicht abgesondert 
werden darf, z. B. nicht in Privatvermögen umgewandelt werden darf (vgl. § 99 Absatz 3 GO NRW).  
 
Das gemeindliche Vermögen darf aus den Gesichtspunkten des § 90 GO NRW heraus auch nicht einzelnen Ver-
pflichtungen der Gemeinde zugeordnet und der allgemeinen Aufgabenerledigung der Gemeinde entzogen wer-
den. Diese gemeindlichen Verhältnisse bedingen, dass auch eine Verrechnung von Vermögensgegenständen der 
Aktivseite der gemeindlichen Bilanz, z. B. eine Kapitalversicherung als „Beamtenpensionsversicherung“, mit den 
Pensionsrückstellungen auf der Passivseite der Bilanz nicht zulässig ist, auch wenn die Kapitalversicherung der 
Erfüllung der Versorgungsleistungen der Gemeinde dient. Das gemeindliche Vermögen muss daher in der ge-
meindlichen Bilanz getrennt von den Schulden der Gemeinde angesetzt werden. Dagegen fällt die Bildung von 
Bewertungseinheiten nicht unter das Verrechnungsverbot dieser Vorschrift.  
 
 
2.1.2 Das Saldierungsverbot und die Anschaffungskosten 
 
Für die Gemeinde können mit dem Erwerb eines Vermögensgegenstandes auch Verpflichtungen zur Übernahme 
von Schulden, Lasten oder sonstigen Verpflichtungen verbunden sein. Dabei können derartige Verpflichtungen 
dazu führen, dass ein geringerer Preis für den neuen Vermögensgegenstand von der Gemeinde zu zahlen ist, als 
wenn von der Gemeinde gleichzeitig keine Belastungen zu übernehmen wären. Die Gemeinde muss in solchen 
Fällen für den Vermögensgegenstand immer die Anschaffungskosten ermitteln, die ohne die Übernahme von 
weiteren Verpflichtungen entstehen würden.  
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Die dabei ermittelte Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem gezahlten Preis stellt dabei eine Wert-
größe für die gemeindlichen Verpflichtungen aus diesem Anschaffungsvorgang dar, die zu passivieren sind. Die-
ses Ergebnis bestimmt damit den Wertansatz für die in der gemeindlichen Bilanz zu passivierenden Verpflichtun-
gen mit. Die Anschaffungskosten sind dagegen brutto auf der Aktivseite der Bilanz anzusetzen. Sie dürfen nicht 
mit den übernommenen Verpflichtungen saldiert werden, auch wenn sie bei der Gemeinde im Rahmen der An-
schaffung eines Vermögensgegenstandes entstehen. 
 
 
2.1.3 Das Saldierungsverbot und die Abschreibungen 
 
Das Saldierungsverbot wirkt sich aber z.B. auch auf den Wertansatz von gemeindlichen Vermögensgegenstän-
den aus, denn unter Berücksichtigung des § 36 Absatz 1 GemHVO NRW führt dieses Verbot dazu, dass Ab-
schreibungen bei gemeindlichen Vermögensgegenständen nicht nach der indirekten Methode verbucht werden 
dürfen. Nach dieser Methode wird der auf den jeweiligen Abschussstichtag bezogene Buchwert eines Vermö-
gensgegenstandes dadurch ermittelt, dass die Abschreibungen unmittelbar vom Wert des betreffenden Vermö-
gensgegenstandes saldiert werden.  
 
Für gemeindliche Abschreibungen ist nur die Buchung nach der direkten Methode zulässig, sodass der erstmali-
ge Ansatz eines Vermögensgegenstandes in der gemeindlichen Bilanz immer mit seinen nach der Brutto-
Methode ermittelten Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen ist. Im NKF ist aber auch nicht die Mög-
lichkeit zugelassen worden, den Wert von Vermögensgegenständen, die dem Zugriff aller Gläubiger entzogen 
sind und ausschließlich der Erfüllung von Verpflichtungen aus der Altersversorgung der Beschäftigten dienen, mit 
den Verpflichtungen zu verrechnen.  
 
 
2.1.4 Das Saldierungsverbot und die Verrechnung 
 
Vom bilanziellen Saldierungsverbot bleibt aber eine Verrechnung von gemeindlichen Ansprüchen und Verpflich-
tungen gegenüber Dritten nach anderen Rechtsvorschriften unberührt. So bleibt z.B. eine personenbezogene 
Aufrechnung von Forderungen und Verpflichtungen durch die Gemeinde im Einzelfall zulässig, wenn diese auf 
der Grundlage des § 387 BGB vorgenommen wird. Eine Verrechnung im Rahmen der gemeindlichen Zahlungs-
abwicklung bleibt zulässig, wenn z. B. von der Gemeinde zu leistende personenbezogene Auszahlungen an ei-
nen Dritten mit seinen ausstehenden Zahlungen (Einzahlungen bei der Gemeinde) saldiert werden, weil lediglich 
der gemeindliche Zahlungsverkehr von diesem Vorgang betroffen ist. 
 
 
2.2 Das Verbot der Verrechnung von Grundstücksrechten mit Grundstückslasten 
 
2.2.1 Die Inhalte des Verbotes 
 
Bei den gemeindlichen Grundstücken können in den unterschiedlichsten Formen sowohl Grundstücksrechte als 
auch Grundstückslasten bestehen, die entweder zu aktivieren oder zu passivieren sind. Weil die gemeindliche 
Bilanz als Bruttorechnung zu führen ist, wird in dieser Vorschrift ausdrücklich bestimmt, dass Grundstücksrechte 
nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden dürfen.  
 
Es ist sachgerecht, dass die Verpflichtungen der Gemeinde getrennt von ihren Ansprüchen offengelegt und daher 
auch in der gemeindlichen Bilanz entsprechend auf der Passivseite (Verpflichtungen) und auf der Aktivseite (An-
sprüche) angesetzt werden. Bei einer Saldierung von Grundstücksrechten mit Grundstückslasten durch die Ge-
meinde würde die Übersicht über die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde beeinträchtigt, wenn nicht 
sogar verloren gehen. Daher besteht z. B. auch ein Verrechnungsverbot für von der Gemeinde zu bilanzierenden 
Forderungen und Verbindlichkeiten.  
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2.2.2 Der Begriff „Grundstücksrechte“ 
 
Bei den gemeindlichen Grundstücken können unterschiedlichste Formen von Grundstücksrechten bestehen. Ob 
solche Rechte bei gemeindlichen Grundstücken bestehen, muss im Rahmen der gemeindlichen Finanzbuchhal-
tung für die betreffenden Grundstücke dokumentiert werden. Zu den Grundstücksrechten sind die grundstücks-
gleichen Rechte sowie andere Rechte zu zählen, die sich auf ein Grundstück beziehen. Die grundstücksgleichen 
Rechte stellen dingliche Rechte dar, die umfassende Nutzungsrechte an Grundstücken beinhalten. Sie werden 
deshalb wie Grundstücke behandelt und erhalten ein eigenes Grundbuchblatt, z.B. Erbbaurechte, Abbaurechte, 
Wegerechte, Wohnungseigentum u.a. Zu den sonstigen auf ein Grundstück bezogenen Rechten gehören die 
Grunddienstbarkeit, das Nießbrauchsrecht und die beschränkte persönliche Dienstbarkeit, durch die nur eine 
eingeschränkte Grundstücksnutzung gewährt wird.  
 
 
2.2.3 Der Begriff „Grundstücklasten“ 
 
Bei gemeindlichen Grundstücken können unterschiedlichste Formen von Grundstückslasten bestehen. Stellen die 
Grundstücklasten „dauernde Grundstückslasten“ dar, gehen diese bei einem Erwerb des Grundstücks kraft Ge-
setzes auf den Erwerber über. Sie können als eine Eigenschaft des Grundstücks angesehen werden, die dauer-
haft wertmindernd wirkt. Zu den dauernden Grundstückslasten zählen z. B. neben den öffentlichen Lasten, die 
Grunddienstbarkeiten (vgl. §§ 1018 ff. BGB), Wege-, Geh- oder Fahrtrechte, Duldung von Feldbahnen, Gleisen, 
Leitungen, Wettbewerbs- oder Bauverbote. Ob solche Lasten bei gemeindlichen Grundstücken bestehen, muss 
im Rahmen der gemeindlichen Finanzbuchhaltung für die betreffenden Grundstücke dokumentiert werden. 
 
Die Grundstückslasten werden i.d.R. in öffentliche und private Lasten sowie Baulasten untergliedert. Zu den öf-
fentlichen Lasten sind z. B. zu zählen: Grundsteuer, Wasserzins, Kaminkehrerabgaben und Beiträge zur Flurbe-
reinigung. Bei den privaten Lasten, die im dritten Teil des Grundbuchblattes verzeichnet sind, kann es sich z.B. 
um Hypotheken oder andere finanzielle Belastungen, die auf dem Grundstück liegen, handeln. Diese Art von 
Lasten hängen fest mit dem Grundstück zusammen. Sie ist nicht an die Person gebunden, die z. B. die Hypothek 
aufgenommen hat. Bei einem Kauf gehen daher nicht getilgte private Lasten auf den Erwerber über.  
 
Die Baulasten sind Lasten, die der Eigentümer bei der Bebauung eines Grundstückes beachten muss, z.B. Pflich-
ten, die Feuerwehrzufahrten oder Wege zu Hydranten frei zu halten. Für Grundstücksnachbarn besteht manch-
mal ein Wegerecht in Form einer Baulast auf einem fremden Grundstück, um dieses zu überqueren und ihr eige-
nes Grundstück zu erreichen. Solche Baulasten werden zwischen den Nachbarn oder mit der Gemeinde verein-
bart, im Baulastenverzeichnis festgehalten und gehen nicht aus den Eintragungen des Grundbuches hervor. Die 
Löschung ist nur möglich, wenn an ihnen kein öffentliches Interesse mehr besteht.  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Gliederung der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz):  
 
3.1 Zu Nummer 1 (Anlagevermögen): 
 
3.1.01 Die Zuordnung von Vermögensgegenständen zum Anlagevermögen 
 
Im Bereich „Anlagevermögen“ in der gemeindlichen Bilanz sind die gemeindlichen Vermögensgegenstände anzu-
setzen, die von der Gemeinde nicht nur vorübergehend für ihre Aufgabenerfüllung gehalten werden, sondern 
dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde zu dienen (vgl. § 33 Absatz 1 GemHVO 
NRW). Für die Prüfung, ob ein gemeindlicher Vermögensgegenstand dauernd dem Geschäftsbetrieb der Ge-
meinde dienen soll, können sich einerseits Hinweise aus der Art des Vermögensgegenstandes und aus seiner 
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üblichen Nutzung im öffentlichen Bereich ergeben. Andererseits kommt es auch auf den Willen der Gemeinde an, 
ob der einzelne Vermögensgegenstand von der Gemeinde zum Gebrauch oder zum Verbrauch bestimmt (ge-
widmet) worden ist.  
 
Der Wert eines Vermögensgegenstandes stellt für sich allein genommen dabei kein Kriterium für die gemeindli-
che Bilanzierung dar. Vielmehr ist die wirtschaftliche Zweckbestimmung des gemeindlichen Vermögensgegen-
standes für die bilanzielle Zuordnung maßgebend und heranzuziehen. Dem gemeindlichen Anlagevermögen 
können daher nur die Vermögensgegenstände zugeordnet werden, die bei der Gemeinde zum Gebrauch auf 
Dauer im Sinne ihrer Zweckbestimmung bestimmt sind und bei denen die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer 
ist. Es sind daher im Prinzip die gemeindlichen Vermögensgegenstände im Anlagevermögen zu bilanzieren, die 
zu einem Nutzen bei der Gemeinde im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung führen.  
 
Bei der gemeindlichen Bilanzierung wird auch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde berücksichtigt, sodass z. B. 
im Bereich „Sachanlagevermögen“ die gemeindlichen Grundstücke unter verschiedenen Bilanzposten je nach 
ihrer Zweckbestimmung oder Nutzungsart anzusetzen sind. Dabei sind zusätzliche Überschriften und Zwischen-
summen darzustellen, wenn eine solche Darstellung für das Verständnis der Vermögenslage der Gemeinde rele-
vant ist.  
 
Der Begriff „Dauer“ ist in diesem Zusammenhang jedoch nicht allein in zeitlicher Hinsicht auszulegen. Gleichwohl 
kann die tatsächliche Dauer des Besitzes bzw. das Vorhandensein eines Vermögensgegenstandes bei der Ge-
meinde wichtige Anhaltspunkte für die bilanzielle Zuordnung in der gemeindlichen Bilanz liefern. Ein Vermögens-
gegenstand kann z.B. auch dann von der Gemeinde im Anlagevermögen zu bilanzieren sein, wenn dieser sich 
tatsächlich nur kurzfristig im Eigentum der Gemeinde befindet. Die gemeindliche Bilanz ist im Bereich „Anlage-
vermögen“ mindestens wie nachfolgend aufgezeigt zu strukturieren (vgl. Abbildung). 
 

 
Das Anlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz 
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Das Anlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz 
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Abbildung 557 „Das Anlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz“ 
 
Auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz dürfen dabei im Bilanzbereich „Anlagevermögen nur solche Vermö-
gensgegenstände der Gemeinde angesetzt werden, die nicht nur zur kurzfristigen Nutzung, zum Verbrauch oder 
zur Veräußerung vorgesehen sind. Auch Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht mehr dem 
Geschäftsbetrieb dienen, sowie Vermögensgegenstände, die konkret zur Veräußerung vorgehalten werden, sind 
i.d.R. nicht mehr in diesem Bilanzbereich anzusetzen.  
 
Es ist von der Gemeinde jeweils zu jedem Abschlussstichtag zu beurteilen, ob die Bilanzierungskriterien für ge-
meindliche Vermögensgegenstände erfüllt sind bzw. vorliegen, wobei auch Umstände vor und nach dem jeweili-
gen Abschlussstichtag zu berücksichtigen sind. Nach dem Abschlussstichtag liegende Umstände sind nur dann 
relevant, wenn sie werterhellend im Sinne der Vorschrift des § 32 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO NRW sind. Eine 
erst nach dem Abschlussstichtag eingetretene Zweckänderung sowie auch die Wertänderung eines gemeindli-
chen Vermögensgegenstandes sind deshalb für den Ansatz in der gemeindlichen Bilanz zu diesem Abschluss-
stichtag nicht zu berücksichtigen.  
 
 
3.1.02 Die Abgrenzung zwischen Anlage-und Umlaufvermögen 
 
Bei der Abgrenzung zwischen dem gemeindlichen Anlagevermögen und dem Umlaufvermögen der Gemeinde ist 
auf die wirtschaftliche Zweckbestimmung des gemeindlichen Vermögensgegenstandes abzustellen, die sich aus 
der Art des gemeindlichen Vermögensgegenstandes sowie dem Willen der Gemeinde über den zeitlich bestimm-
ten Gebrauch oder Verbrauch ergibt. Es ist aber auch die zeitliche Verweildauer bei der Gemeinde dabei ein 
wichtiges Kriterium. Im Einzelfall kann dabei ein gemeindlicher Vermögensgegenstand trotz mehrjährigen Eigen-
tums der Gemeinde dem Umlaufvermögen zuzurechnen und entsprechend zu bilanzieren sein.  
 
Vielfach wird aber auch eine Unterteilung in Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsgegenstände der Gemeinde 
vorgenommen werden können. Grundsätzlich sind jedoch zum Verbrauch, zur Weiterverarbeitung oder zur Ver-
äußerung bestimmte gemeindliche Vermögensgegenstände dem Umlaufvermögen zuzuordnen. Dem gemeindli-
chen Umlaufvermögen sind aber z.B. auch die gemeindlichen Grundstücke zuzuordnen, die zum Zwecke der 
Veräußerung von der Gemeinde gehalten werden, auch wenn sie aufgrund ihrer Eigenart eigentlich dem ge-
meindlichen Anlagevermögen zuzurechnen wären. Für die Abgrenzung und Entscheidung der Gemeinde zwi-
schen Anlage- und Umlaufvermögen sollen i.d.R. mehrere Kriterien herangezogen werden (vgl. Abbildung).  
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Die Abgrenzung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen 

 
 
- nach der Funktion im Rahmen der Aufgabenerfüllung (Geschäftsbetrieb) der Gemeinde 
 
 
- nach der Absicht der Gemeinde (dauerhafte Nutzung oder Verbrauch) 

 
 
-   nach der Zeitdauer der Haltung (mehr oder weniger als ein Jahr) 
 

Abbildung 558 „Die Abgrenzung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen“ 
 
Die Abgrenzung zwischen bilanziellen Anlagevermögen und Umlaufvermögen ist auch von Bedeutung für die 
Bewertung der gemeindlichen Vermögensgegenstände und Schulden. Die Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens sind mit den um Abschreibungen geminderten Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen, 
während die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens mit dem niedrigen Wert anzusetzen sind, der sich 
aus einem beizulegenden Wert ergibt (vgl. § 91 Absatz 2 Nummer GO NRW). Die Abgrenzung zwischen dem 
Anlagevermögen und Umlaufvermögen führt aber nicht dazu, dass nur die Anschaffung oder die Herstellung von 
Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens als Investitionen im Sinne der haushaltsrechtli-
chen Vorschriften gilt (vgl. z. B. § 14 GemHVO NRW).  
 
 
3.1.03 Umgliederungen zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen 
 
Im Zeitablauf kann sich die Zweckbestimmung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes ändern oder des-
sen Nutzung durch die Gemeinde eingestellt werden. Die Gemeinde hat dann die bilanzielle Zuordnung zu über-
prüfen und ggf. anzupassen. Sofern dieser Vermögensgegenstand in der gemeindlichen Bilanz im Bereich „Anla-
gevermögen“ angesetzt worden ist, kann zum Abschlussstichtag entsprechend der eingetretenen Änderung der 
Zweckbestimmung eine Umgliederung dieses Vermögensgegenstandes in den Bilanzbereich „Umlaufvermögen“ 
vorzunehmen sein, z . B. unbebaute Grundstücke für ein neues Bau- oder Gewerbegebiet.  
 
Ein gemeindlicher Vermögensgegenstand kann i.d.R. vom gemeindlichen Anlagevermögen ins Umlaufvermögen 
der Gemeinde umgegliedert werden, wenn dieser von der Gemeinde nicht mehr für den vorgesehenen Zweck 
genutzt wird, nicht für andere Zwecke der gemeindlichen Aufgabenerfüllung gebraucht und auch nicht wieder in 
Betrieb genommen wird, sondern kurzfristig veräußert werden soll. Eine Umgliederung setzt dabei regelmäßig 
voraus, dass die Gemeinde aktiv die für eine kurzfristige Veräußerung notwendigen Maßnahmen durchführt. Es z. 
B. ein entsprechender Ratsbeschluss zu fassen sein, damit die Gemeinde sich von einem bestimmten Vermö-
gensgegenstand trennen kann. 
 
Bei einer Umgliederung muss klar erkennbar und nachvollziehbar sein, dass die Gemeinde sich kurzfristig von 
dem Vermögensgegenstand trennen will und nicht nur eine Absicht zur Veräußerung zu einem unbestimmten 
Zeitpunkt bei der gemeindlichen Verwaltung besteht. Eine solche Umgliederung eines gemeindlichen Vermö-
gensgegenstandes ins Umlaufvermögen soll dabei jeweils zum Abschlussstichtag erfolgen. Es können sich dar-
aus ggf. Abweichungen von der bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethode und Wertminderungen erge-
ben, weil die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens mit dem beizulegenden Zeitwert als fortgeführte 
Anschaffungskosten zu bilanzieren sind und das strenge Niederstwertprinzip gilt (vgl. § 35 Absatz 7 GO NRW).  
 
Eine Umgliederung ist als nicht zulässig anzusehen, wenn bei der Gemeinde nur die Absicht zur Abgabe eines 
Vermögensgegenstandes besteht, ohne dass weitere Kriterien durch die Gemeinde konkret erfüllt sind. Ebenso 
ist die Absicht der Ertragserzielung durch die Veräußerung kein ausreichender Grund für eine Umgliederung ins 
gemeindliche Umlaufvermögen. Die Pflicht der Gemeinde, Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der 
Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung unmittelbar mit der 
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allgemeinen Rücklage zu verrechnen, steht einer Umgliederung zwar nicht entgegen, erfordert aber gleichwohl 
eine Verrechnung der daraus bzw. aus der Abgabe entstehenden Erträge und Aufwendungen  (vgl. § 43 Absatz 3 
GemHVO NRW). Auf eine Umgliederung vom Anlagevermögen ins gemeindliche Umlaufvermögen soll auch 
dann regelmäßig verzichtet werden, wenn ein zur Veräußerung anstehender Vermögensgegenstand von der 
Gemeinde noch tatsächlich bis zu seiner Veräußerung genutzt wird. Ein solcher Vermögensgegenstand verliert in 
diesen Fällen erst durch seinen Abgang bzw. seine Veräußerung durch die Gemeinde seine Zweckbestimmung 
im Sinne des bilanziellen Ansatzes im gemeindlichen Anlagevermögen.  
 
Bei Wertpapieren ändert sich z. B. regelmäßig nicht die Zweckbestimmung, wenn sie aus kartellrechtlichen Grün-
den veräußert werden müssen. Deshalb soll vor einer Veräußerung dieses Vermögens i.d.R. auch keine Umglie-
derung ins gemeindliche Umlaufvermögen vorgenommen werden. Die Umgliederung wirkt sich zudem auch auf 
den gemeindlichen Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO NRW aus. Die bilanziellen Umschichtungen von Vermö-
gensgegenständen vom gemeindlichen Anlagevermögen ins Umlaufvermögen sind darin als Abgänge und in 
umgekehrter Weise als Zugänge zu erfassen. 
 
 
3.1.04 Das Anlagevermögen im Anlagenspiegel 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, dem Anhang einen Anlagenspiegel beizufügen, der die Entwicklung der einzelnen 
Posten des Anlagevermögens im Haushaltsjahr detailliert darstellen soll (vgl. § 44 Absatz 3 i.V.m. § 45 GemHVO 
NRW). Der Anlagenspiegel ist entsprechend den Vorgaben für die Gliederung der Posten der gemeindlichen 
Bilanz zu gliedern. Er dient dazu, für jeden Vermögensposten, unter dem Beträge zusammengefasst sind, die auf 
unterschiedliche Zeiträume aufzuteilen sind, für jeden Zeitraum den zutreffenden Betrag anzugeben. Er erleichtert 
dadurch den Überblick über die Vermögenslage sowie über die Altersstruktur des Anlagevermögens.  
 
Durch den gemeindlichen Anlagenspiegel wird zudem die in der Finanzrechnung erfasste Mittelverwendung 
durch Zugänge und Zuschreibungen (Aktivzunahmen) sowie die Mittelherkunft durch Abgänge und Abschreibun-
gen (Aktivabnahme) wieder gespiegelt. Er setzt aber auch eine entsprechende Anlagenbuchhaltung voraus, in 
der z. B. der einzelne Vermögensgegenstand genau bezeichnet wird, der Tag der Anschaffung oder Herstellung, 
die Nutzungsdauer, die Abschreibungsmethode, der Buchwert am Abschlussstichtag sowie der Tag des Abgangs 
genau vermerkt, fortgeschrieben und nachgewiesen werden.      
 
 
3.1.05 Anlagevermögen und Gesamtabschluss 
 
Bei den Gliederungsvorgaben für die gemeindliche Bilanz nach den Absätzen 3 und 4 dieser Vorschrift wurde 
versucht, in wichtigen Bilanzbereichen auch die Belange des gemeindlichen Gesamtabschlusses zu berücksichti-
gen, in dem bereits in solchen Bereichen die gemeindlichen Betätigungsformen außerhalb der Verwaltung der 
Gemeinde in die Postengliederung einbezogen wurden (vgl. § 116 GO NRW). Auf der Aktivseite der gemeindli-
chen Bilanz sind deshalb im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ des Anlagevermögens gesonderte Bilanzposten für 
„Verbundene Unternehmen“, „Beteiligungen“ und „Sondervermögen“ der Gemeinde zu bilden. Im Anlagevermö-
gen sind aber auch die gemeindlichen Ausleihungen und die privatrechtlichen Forderungen entsprechend zu 
differenzieren.  
 
Auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz ist eine solche Differenzierung bei den anzusetzenden Verbindlich-
keiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen vorzunehmen. Diese von der Gemeinde einzuhaltenden 
Differenzierungen ihrer Bilanzbereiche bzw. Bilanzposten sollen dazu beitragen, dass notwendige Konsolidie-
rungsschritte, z. B. Eliminierungen „konzerninterner“ Beziehungen, leichter umsetzbar sind und den Informations-
bedürfnissen der Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses ausreichend Rechnung tragen. 
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3.1.1 Zu Nummer 1.1 (Immaterielle Vermögensgegenstände): 
 
3.1.1.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter dem Bilanzposten „Immaterielle Vermögensgegenstände“ sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen 
Vorteilen für die Gemeinde anzusetzen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen aus einem Kauf- 
oder Tauschvorgang entstanden sein müssen. Die immateriellen Vermögenswerte der Gemeinde stellen soge-
nannte „nicht stoffliche“ Wirtschaftsgüter und damit nicht fassbare Werte der Gemeinde dar. Diese Gegebenhei-
ten erfordern eine zutreffende und ausreichende Dokumentation der einzelnen immateriellen Vermögensgegen-
stände der Gemeinde. Die erstellten Unterlagen müssen dabei so gestaltet sein, dass die Eigenständigkeit des 
betreffenden Vermögensgegenstandes erkennbar und für einen sachverständigen Dritten nachvollziehbar ist. den 
immateriellen Vermögensgegenstand  
 
Die immateriellen Vermögensgegenstände sind in der gemeindlichen Bilanz getrennt von den Sachanlagen und 
den Finanzanlagen der Gemeinde anzusetzen. Eine Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände darf zu-
dem nur erfolgen, wenn diese von der Gemeinde von Dritten entgeltlich erworben worden sind und im Sinne der 
gemeindlichen Aufgabenerfüllung einen dafür benötigten Vermögensgegenstand darstellen. Diese Rahmenbe-
dingungen erfordern, eine sorgfältige und klare Abgrenzung bei den einzelnen aktivierbaren immateriellen Ver-
mögensgegenständen vorzunehmen, um diese bewerten und zutreffende Wertansätze für die gemeindliche Bi-
lanz ermitteln zu können. 
  
Zu den immateriellen gemeindlichen Vermögensgegenständen, die bewertungsfähig sein müssen, zählen z.B. 
Konzessionen, Lizenzen, EDV-Software und ähnliche Rechte. Die Software stellt dabei auch dann einen immate-
riellen Vermögensgegenstand dar, wenn sie sich auf einem Datenträger befindet. Eine Konzession stellt dabei 
eine Erlaubnis dar, durch die einem Dritten gestattet wird, bestimmte Tätigkeiten vorzunehmen. Die Gemeinden 
besitzen i.d.R. keine Konzessionen. Eine Lizenz stellt eine Vereinbarung über die Nutzung von gewerblichen 
Schutzrechten dar. Der Lizenzgeber gewährt dabei dem Lizenznehmer ein Recht, damit der Lizenznehmer einen 
geschützten Tatbestand nutzen darf, z. B. eine DV-Software.  
 
Die Grunddienstbarkeiten, das Nießbrauchsrecht und die beschränkte persönliche Dienstbarkeit, bei der nur eine 
eingeschränkte Grundstücksnutzung gewährt wird, können ebenfalls als immaterielle Vermögensgegenstände 
bilanziert werden, wenn die Gemeinde dafür ein Entgelt gezahlt hat. Zu den ansetzbaren „ähnlichen Rechten“ 
zählen jedoch nicht die bloße Möglichkeit und allgemeine Chancen, z. B. ein Kaufinteresse der Gemeinde. Diese 
Gegebenheiten stellen keine aktivierbaren Sachverhalte dar. Auch das Steuererhebungsrecht der Gemeinde ist 
nicht als aktivierbarer Tatbestand zu klassifizieren.  
 
Die Gemeinde kann aber auch die Betriebserlaubnisse oder Baugenehmigungen als immaterielle Vermögensge-
genstände bilanzieren, wenn diese nicht im Zusammenhang mit der Anschaffung von Sachanlagen notwendige 
Anschaffungsnebenkosten darstellen. Ebenso sind Grunddienstbarkeiten bei gemeindlichen Grundstücken, z.B. 
das Nießbrauchsrecht oder die beschränkte persönliche Dienstbarkeit, die nur eine eingeschränkte Grundstücks-
nutzung gewähren, als immaterielle Vermögensgegenstände in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, wenn die 
Gemeinde dafür ein Entgelt gezahlt hat. Die grundstücksgleichen Rechte sind aber i.d.R. unter den entsprechen-
den Bilanzposten des Sachanlagevermögens anzusetzen. Werden von der Gemeinde immaterielle Vermögens-
gegenstände aber nur kurzfristig genutzt, sind diese in der Bilanz der Gemeinde dem Bereich des Umlaufvermö-
gens zuzuordnen. 
 
Die gemeindlichen Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, also Vorleistungen der Gemeinde auf 
noch nicht abgewickelte bzw. schwebende Geschäfte sind gesondert zu bilanzieren. Die gemeindlichen Anzah-
lungen sind in diesem Bilanzbereich deshalb möglichst unter einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen. Sie 
sollen aber nicht unter dem gesonderten Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen“, der für Anzahlungen für ge-
meindliche Sachanlagen bestimmt ist, erfasst werden (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.8 GemHVO NRW).  
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Die immateriellen Vermögensgegenstände, die von der Gemeinde nicht entgeltlich erworben oder von der Ge-
meinde selbst hergestellt worden sind, dürfen nicht auf der Aktivseite der Bilanz der Gemeinde angesetzt werden 
(vgl. § 43 Absatz 1 GemHVO NRW). Die von der Gemeinde erteilten Konzessionen für Dritte dürfen ebenfalls 
nicht aktiviert werden. Nicht aktivierbar ist auch das der Gemeinde zustehende Steuererhebungsrecht für die 
Grundsteuer und die Gewerbesteuer sowie wie andere örtliche Steuern, weil es der Gemeinde allein aufgrund 
ihres hoheitlichen Status zusteht. 
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden immateriellen Vermögensgegenstände der Gemeinde sind in 
dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 01 zugeordnet (vgl. § 27 
Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 
 
 
3.1.1.2 Die Gliederung des Bilanzpostens 
 
Die Bilanzposten, die mindestens in der gemeindlichen Bilanz enthalten sein müssen, stellen regelmäßig eine 
Zusammenfassung von einzelnen gemeindlichen Sachverhalten im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemein-
de dar. In vielen Fällen bietet es sich mindestens für das interne Buchungsgeschäft und für Zwecke der örtlichen 
Steuerung eine Untergliederung der verbindlichen Bilanzposten an. Die Untergliederung des Bilanzpostens soll 
sich einerseits am örtlichen Informations- und Steuerungsbedarf und dem Berichtswesen orientieren. Anderer-
seits sollten dabei auch andere sachgerechte Zwecke nicht vernachlässigt werden, z. B. die Meldepflichten der 
Gemeinde zur amtlichen Finanzstatistik. Die nachfolgende Übersicht soll eine Hilfestellung sein (vgl. Abbildung). 
  

 
Der Bilanzposten „Immaterielle Vermögensgegenstände“ 
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Abbildung 559 „Der Bilanzposten „Immaterielle Vermögensgegenstände“ 
 
Diese Untergliederung des Bilanzpostens muss nicht zwingend auch zu einem entsprechenden Bilanzausweis in 
der gemeindlichen Bilanz führen. Die Untergliederung des Bilanzpostens oder „Davon“-Vermerke sind immer 
davon abhängig, welche Bedeutung oder Wesentlichkeit den örtlichen Sachverhalten zukommt, die mit einem 
Posten in der gemeindlichen Bilanz zusammenhängen oder verknüpft werden. 
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3.1.1.3 Die EDV-Software als immaterieller Vermögensgegenstand 
 
3.1.1.3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die EDV-Software der Gemeinde hat nicht nur im Rahmen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde eine große 
Bedeutung. Der Zusammenhang zwischen Software und Hardware wirkt sich auch auf die gemeindliche Bilanzie-
rung aus (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bilanzierung von EDV- Software 
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Abbildung 560 „Die Bilanzierung von EDV-Software“ 
 
Die verschiedenen Formen der Software, z. B. Firmware, Systemsoftware oder Anwendungssoftware, stellen 
immaterielle Vermögensgegenstände dar. Die gemeindliche Software ist deshalb entsprechend unter einem ge-
sonderten Bilanzposten im Umlaufvermögen anzusetzen. Für die unbefristete oder unkündbare befristete Nut-
zung der Software ist i.d.R. ein einmaliges Entgelt von der Gemeinde zu zahlen. Dieses Entgelt stellt dabei die 
Anschaffungskosten des von der Gemeinde erworbenen Nutzungsrechtes dar, die zu aktivieren sind. Soweit 
dabei jedoch aus Sicht der Gemeinde der Zeitraum der Nutzbarkeit, z. B. durch ein mietähnliches Verhältnis, im 
Vordergrund des Erwerbs steht, ist von der Gemeinde ein für mehrere Haushaltsjahre gezahltes Entgelt perio-
dengerecht abzugrenzen. 
 
Bei der Bilanzierung der gemeindlichen Software muss auch ihr Zusammenhang mit der Hardware der Gemeinde 
betrachtet werden, denn dieser wirkt sich auch auf die gemeindliche Bilanzierung aus. So werden z. B. fest mit 
dem Computer verbundene Programmbausteine als Firmware bezeichnet, die als unselbstständige Teile zusam-
men mit der Hardware als Betriebs- und Geschäftsausstattung zu aktivieren sind. Die Systemsoftware und die 
Anwendungssoftware sind dagegen aufgrund ihrer selbstständigen Verwertbarkeit grundsätzlich als immaterielle 
Vermögensgegenstände zu bilanzieren. Wird am Markt die Software nur zusammen mit der Hardware gehandelt 
(sog. Bundling), ist diese mit der Hardware wie ein einheitlicher Vermögensgegenstand der gemeindlichen Be-
triebs- und Geschäftsausstattung des Anlagevermögens zu bewerten und anzusetzen. 
 
Die verschiedenen Formen der Software stellen auch dann immaterielle Vermögensgegenstände der Gemeinde 
dar, wenn sich die einzelne Software auf einem besonderen Datenträger befindet. Die gemeindliche Software 
bleibt auch bei einer solchen „Trägereinheit“ in immaterieller und materieller Form als eigenständiges Wirt-
schaftsgut erhalten, denn der Trägereinheit kommt eine untergeordnete Bedeutung zu. Aus haushaltswirtschaftli-
cher Sicht liegt auch dann der wertmäßige Schwerpunkt auf der eigenständig nutzbaren Software und nicht auf 
dem Datenträger. Es besteht deshalb in diesen Fällen kein Anlass, die gemeindliche Software als materielles 
Wirtschaftsgut eigenständig zu bilanzieren. 
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3.1.1.3.2 Eigener Herstellungsvorgang 
 
Ein eigener Herstellungsvorgang bei der Gemeinde für ihre Software ist dann gegeben, wenn diese vom Anwen-
der unter Einsatz seiner eigenen materiellen und personellen Ressourcen selbst geschaffen wird (Eigenherstel-
lung). Dies liegt auch dann vor, wenn im Rahmen eines Dienstvertrages ein Softwareanbieter eingebunden wor-
den ist und der Softwareanwender das wirtschaftliche Risiko (Herstellungsrisiko) trägt. Eine Aktivierung dieser 
Software ist dann nicht zulässig. Diese Vorgabe gilt auch, wenn durch wesensverändernde Vorgänge aus der 
gekauften Standardsoftware eine „Individualsoftware“ als neuer Vermögensgegenstand entsteht. Auch ist hierbei 
entscheidend, ob die Gemeinde oder ein Dritter das Herstellungsrisiko trägt. 
 
 
3.1.1.3.3 Erweiterung oder Verbesserung der Software 
 
Die Maßnahmen zur Erweiterung oder Verbesserung der Software sind losgelöst von den ursprünglichen Auf-
wendungen, müssen jedoch hinsichtlich der Aktivierbarkeit die gleichen Voraussetzungen erfüllen. Beim 
Customizing ist zu unterscheiden, ob die Maßnahmen dazu dienen, die Software in einen betriebsbereiten Zu-
stand zu versetzen oder ob es sich um eine Bearbeitung und Ergänzung der Software in ihrer Standardform han-
delt. Bei gekaufter Software stellt die Herstellung der Betriebsbereitschaft des Programms einen Teil der ge-
meindlichen Anschaffungskosten dar.  
 
Bei darüber hinausgehenden Maßnahmen für den Einsatz der Software bei der Gemeinde ist zu prüfen, ob diese 
nicht eine Erweiterung oder wesentliche Verbesserung der Software darstellen. Bei Updates und Release-
Wechsel ist zu prüfen, ob die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Software im Vordergrund steht oder 
ggf. im Rahmen eines Generationenwechsels ein neuer Vermögensgegenstand erworben wird. In den Fällen, in 
denen eine solche Sachlage vorliegt, wäre der Restbuchwert des alten Programms außerplanmäßig abzuschrei-
ben. Für die Bilanzierung einer angeschafften Software ist auch zu beachten, welche Rechte der Softwareanbie-
ter der Gemeinde als Softwareanwender einräumt. Oftmals überlässt er die uneingeschränkte Verfügungsmög-
lichkeit über die Software der Gemeinde oder ggf. auch nur das nicht übertragbare und nicht ausschließliche 
Recht, bestimmte Softwareprodukte zu nutzen.  
 
 
3.1.1.3.4 Der Internetauftritt (Website) 
 
Im Zusammenhang mit der Bilanzierung von Software durch die Gemeinde muss auch der Internetauftritt (Websi-
te) der Gemeinde betrachtet werden, der unterschiedlichen Zwecken dient. Als Internetpräsenz gilt dabei die 
Verknüpfung aller gemeindlichen Internetseiten, die als Gesamtheit unter einer Internetadresse (Domain) erreich-
bar sind, denn die einzelnen Webseiten stellen unselbstständige Bestandteile dar. Dabei kommt es auf die Auftei-
lung der Seiten sowie ihre Gestaltung nicht an. Ein Internetauftritt der Gemeinde kann als Vermögensgegenstand 
klassifiziert werden, denn er stellt ein gemeindliches Textdokument, auch wenn er viele Bestandteile enthält, die 
auch einzeln erstellt werden können. Er kann bilanziell als immaterieller Vermögensgegenstand angesehen wer-
den, denn er enthält allgemein zugängliche Datenbestände.  
 
Der gemeindliche Internetauftritt hat vielfach den Zweck, der Gemeinde längerfristig zu dienen, sodass die Vo-
raussetzungen für seine Aktivierung als immaterieller Vermögensgegenstand des gemeindlichen Anlagevermö-
gens grundsätzlich vorliegen können. Vor einer Aktivierung eines Internetauftritts der Gemeinde ist daher auch 
die Frage zu klären, ob eine Eigenherstellung oder eine Fremdherstellung vorliegt, denn nur entgeltlich erworbe-
ne immaterielle Vermögensgegenstände dürfen in der gemeindlichen Bilanz aktiviert werden (vgl. § 43 Absatz 1 
GemHVO NRW).  
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Für die Gemeinde muss dabei eine Auftragsproduktion vorliegen, die von einem Dritten ausgeführt wird. Eine 
unterstützende Mitwirkung der Gemeinde steht dabei einer Aktivierung nicht entgegen. Sie darf nur nicht nur nicht 
so weit reichen, dass die Gemeinde die Ideen und die Konzepte liefert. Liegt dieses gleichwohl vor, stellt die 
Arbeit des Programmierers nur eine ausführende Tätigkeit dar, die nicht aktivierungsfähig ist, sondern von der 
Gemeinde als Aufwand in ihrer Ergebnisrechnung zu erfassen ist.  
 
 
3.1.1.4 Die mengenbezogene Gegenleistungsverpflichtung  
 
Die Gemeinde kann im Rahmen ihrer Zuwendungsgewährung eine Gegenleistung von einem Zuwendungsemp-
fänger verlangen, die als mengenbezogenes Nutzungs- oder Bezugsrecht ausgestaltet ist. In solchen Fällen 
besteht der Hauptzweck der gemeindlichen Zuwendung darin, ein Recht bzw. einen Anspruch auf eine Leistung 
des Zuwendungsempfängers zu haben, z. B. ein Mitbenutzungsrecht einer Sporthalle in Form von „Sportstunden 
pro Woche“ durch die Gemeinde. Die Hingabe einer Finanzleistung sowie die zeitliche Bindung stellen in diesem 
Zusammenhang nur die Nebenzwecke dar. Die Bilanzierung einer Mengenleistung ist u.a. auch davon abhängig, 
ob die Gemeinde im Rahmen der Zuwendungsgewährung einen konkreten materiellen oder immateriellen An-
spruch bzw. ein Recht erwirbt. Ein materieller Anspruch der Gemeinde ist in der gemeindlichen Bilanz ggf. als 
Forderung oder sonstiger Vermögensgegenstand im Umlaufvermögen anzusetzen.  
 
Ein ausdrückliches Recht der Gemeinde aus ihrer Zuwendungsgewährung, das von ihr mengenbezogen bemes-
sen worden ist, stellt dagegen einen immateriellen Vermögensgegenstand des gemeindlichen Anlagevermögens 
dar. Dieses Recht ist einerseits als fassbarer Vermögenswert und wegen der gemeindlichen Zuwendungsgewäh-
rung andererseits als von der Gemeinde entgeltlich erworben anzusehen. Die mengenbezogene Gegenleistungs-
verpflichtung in der gemeindlichen Bilanz unter den immateriellen Vermögensgegenständen anzusetzen, ist sach-
lich gerechtfertigt. Dieser Ansatz einer mengenbezogenen Gegenleistungsverpflichtung in der gemeindlichen 
Bilanz hat zur Folge, dass die betreffende Vermögensposition auch mengenbezogen und entsprechend der Erfül-
lung durch den Dritten zu mindern bzw. abzuschreiben ist. Eine von der Gemeinde gesetzte Zweckbindungsfrist 
im Rahmen der gemeindlichen Zuwendungsgewährung, die lediglich auf einen möglichen Rückzahlungsanspruch 
der Gemeinde ausgerichtet ist, bleibt dabei unberücksichtigt. 
 
 
3.1.1.5 Dingliche Sicherungsrechte 
 
3.1.1.5.1 Die Bestellung von Sicherheiten 
 
Die Gemeinde übernimmt mit der Bestellung von Sicherheiten zugunsten Dritter die Gemeinde ein wirtschaftli-
ches Risiko für fremde Interessen, ohne dass der Bestellung i.d.R. eine entsprechende Gegenleistung gegen-
übersteht. Durch solche Rechtsgeschäfte tritt die Gemeinde in Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten ein, ins-
besondere durch die Übernahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, aber auch durch die Bestellung sons-
tiger Sicherheiten zugunsten Dritter. Unter den Begriff „Bestellung von Sicherheiten“ fallen alle Rechtsgeschäfte 
der Gemeinde, die der Sicherung von fremden Verbindlichkeiten dienen. Zu diesen Geschäften gehören auch die 
Sicherheitsleistung nach den §§ 232 ff. BGB, die dinglichen Sicherheiten im Sinne der §§ 1204 ff BGB, aber auch 
die Sicherungsübereignung.  
 
Eine Sicherheitsleistung kann dabei z. B. durch eine Hinterlegung von Geld oder Wertgegenständen, Bestellung 
einer Grundschuld und ähnlichen erfolgen. Das generelle Verbot einer Bestellung von Sicherheiten in § 87 GO 
NRW soll daher verhindern, dass die Gemeinde die Stellung eines Garanten für fremde Interessen erhält. Jedoch 
wird bereits in der Vorschrift das generelle Verbot durch die Regelungen in den Absätzen 2 und 3 modifiziert. 
Außerdem ist zugelassen worden, dass die Aufsichtsbehörde Ausnahmen von diesem Verbot zulassen kann (vgl. 
Absatz 1 Satz 1). Andererseits sind nach § 130 Absatz 2 GO NRW die Rechtsgeschäfte der Gemeinde, die ge-
gen das Verbot verstoßen, nichtig. 
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3.1.1.5.2 Der Ansatz von Sicherungsrechten 
 
Bei der Bestellung von Sicherheiten oder Sicherungsrechten an Vermögensgegenständen, z.B. Sicherungsüber-
eignungen oder Sicherungsabtretungen verbleibt das wirtschaftliche Eigentum grundsätzlich beim Sicherungsge-
ber. Daher sind betroffene gemeindliche Vermögensgegenstände weiterhin in der Bilanz der Gemeinde anzuset-
zen, wenn die Gemeinde als Sicherungsgeber auftritt. Nur in den Ausnahmefällen, in denen die Vereinbarung 
zwischen dem Sicherungsgeber und dem Sicherungsnehmer etwaige Verfügungsbefugnisse des Sicherungs-
nehmers vorsieht, die über den Sicherungszweck hinausgehen, besteht die Möglichkeit der Bilanzierung beim 
Sicherungsnehmer.  
 
In den Fällen, in denen gemeindliche Vermögensgegenstände als Sicherheit dienen, ist in der gemeindlichen 
Bilanz keine besondere Kennzeichnung bei den jeweils betroffenen Bilanzposten vorzunehmen. Es ist als ausrei-
chend anzusehen, wenn im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss die entsprechenden Angaben zur Siche-
rungsübereignung dazu gemacht werden. Die Gemeinde sollte dazu Auskunft über die Art und den Umfang des 
erhaltenen bzw. bei ihr aufbewahrten Sicherheitsgutes geben. Außerdem kann im Falle der Verwertung des Si-
cherungsgutes die Gemeinde als Sicherungsnehmer ihre Ansprüche gegen einen Dritten als Sicherungsgeber mit 
dem erzielten Erlös unmittelbar verrechnen, ohne dass dadurch gegen das Saldierungsverbot nach § 41 Absatz 2 
GemHVO NRW verstoßen wird. 
 
 
3.1.1.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
 
In der gemeindlichen Bilanz sind im Bilanzbereich „Immaterielle Vermögensgegenstände“ die von der Gemeinde 
geleisteten geldlichen Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gesondert 
anzusetzen, auch wenn nach der Bilanzgliederung für diesen Sachverhalt kein gesonderter Bilanzposten vorge-
sehen ist. Diese Erweiterung der Bilanzgliederung ist aber geboten, denn für die in der gemeindlichen Bilanz 
anzusetzenden geleisteten Anzahlungen stellt die Erbringung von Zahlungen durch die Gemeinde die Ursache 
dar, während der Erwerb der zu bilanzierenden immateriellen Vermögensgegenstände der Gemeinde regelmäßig 
durch Lieferungen und Leistungen entsteht. Diese Anzahlungen stellen somit gemeindliche Vorleistungen im 
Rahmen eines schwebenden Geschäftes bzw. für noch nicht abgewickelte Geschäfte zum Erwerb eines neuen 
immateriellen Vermögensgegenstandes dar.  
 
Die Anzahlungen müssen solange von der Gemeinde als solche bilanziert werden, bis der der damit finanzierte 
immaterielle Vermögensgegenstand in das gemeindliche Vermögen übergegangen ist. Liegt dieser Übergang vor, 
ist eine entsprechende Umbuchung (Umschichtung) auf den zutreffenden Bilanzposten auf der Aktivseite der 
gemeindlichen Bilanz vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die geleisteten Anzahlun-
gen für immaterielle Vermögensgegenstände nicht unter dem gesonderten Bilanzposten „Geleistete Anzahlun-
gen“ zu erfassen sind, der für Anzahlungen für gemeindliche Sachanlagen bestimmt ist (vgl. § 41 Absatz 3 Num-
mer 1.2.8 GemHVO NRW). Die immateriellen Vermögensgegenstände der Gemeinde sind bilanziell nicht den 
gemeindlichen Sachanlagen zugeordnet worden. Die von der Gemeinde geleisteten Anzahlungen haben zudem 
auch keinen Zeitraumbezug im Sinne einer bilanziellen Rechnungsabgrenzung, sodass deshalb auch kein Ansatz 
unter dem Bilanzposten „Aktive Rechnungsabgrenzung“ in Betracht kommen kann. 
 
 
3.1.1.7 Zu- und Abgang immaterieller Vermögensgegenstände 
 
Bei immateriellen Vermögensgegenständen der Gemeinde, die körperlich nicht fassbar sind, ist der Zugangs- 
sowie der Abgangszeitpunkt davon abhängig, zu welchem Zeitpunkt die Gemeinde als wirtschaftlicher Eigentü-
mer dieser Vermögensgegenstände anzusehen ist, d. h. ab wann sie die Verfügungsgewalt darüber innehat oder 
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abgegeben hat. In den Fällen, in denen immaterielle Vermögensgegenstände, z.B. die Software, unselbstständi-
ge Teile materieller Gegenstände sind und diese zusammen mit der Hardware der Gemeinde zugehen, kann 
dieser Zeitpunkt auch als Zugangszeitpunkt für die Software angesehen werden. Diese Kriterien können auch bei 
der Einräumung von Nutzungsrechten an gemeindlichen Vermögensgegenständen herangezogen werden. Bei 
anderen immateriellen Vermögensgegenständen kann z.B. der vertraglich vereinbarte Zeitpunkt als Zugangs- 
oder Abgangszeitpunkt gelten.  
  
 
3.1.2 Zu Nummer 1.2 (Sachanlagen):  
 
Im Bilanzbereich „Sachanlagen“ werden in der gemeindlichen Bilanz die materiellen Vermögensgegenstände der 
Gemeinde erfasst, die für Zwecke der Herstellung und Lieferung von Dienstleistungen und Wirtschaftsgütern, zur 
Überlassung an Dritte oder für eigene Verwaltungszwecke vorhanden sind und von der Gemeinde länger als ein 
Haushaltsjahr (Periode) im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung genutzt werden und an denen die 
Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum hat (vgl. § 33 GemHVO NRW). Die Gliederung der gemeindlichen Bilanz 
in diesem Bilanzbereich orientiert sich zudem an einer Trennung zwischen unbeweglichem Sachanlagevermö-
gen, z.B. unbebaute Grundstücke, und beweglichem Sachanlagevermögen, z.B. Fahrzeuge, auch wenn dazu 
keine ausdrückliche Regelung besteht. In der gemeindlichen Bilanz sollen die Sachanlagen der Gemeinde min-
destens wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Das Sachanlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz 

 
 

BILANZBEREICH 
 

BILANZPOSTEN 

Unbebaute Grundstücken und 
grundstücksgleiche Rechten 

 
-  Grünflächen 
-  Ackerland (landwirtschaftliche Flächen) 
-  Wald, Forsten (forstwirtschaftliche Flächen) 
-  Sonstige unbebaute Grundstücke 
 

Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

 
-  Kinder- und Jugendeinrichtungen 
-  Schulen 
-  Wohnbauten 
-  Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 
 

 
Infrastrukturvermögen 

 
-  Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 
-  Brücken und Tunnel 
-  Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und  
       Sicherheitsanlagen 
-  Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
-  Straßennetz mit Wegen, Plätzen und  
       Verkehrslenkungsanlagen 
-  Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
 

Sonstiges Sachanlagevermögen 

 
  
- Bauten auf fremdem Grund und Boden 
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
- Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
- Betriebs- und Geschäftsausstattung  
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 

Abbildung 561 „Das Sachanlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz“ 
 
Beim unbeweglichen Sachanlagevermögen der Gemeinde, das im Wesentlichen in unbebaute und bebaute 
Grundstücke zu unterteilen ist, spielt der Grundstücksbegriff eine wesentliche Rolle. Dieser Begriff, der für die 
Bestimmung bzw. Abgrenzung von Flurstücken als gemeindlichen Grund und Boden genutzt wird, stellt auf die 
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wirtschaftliche Einheit ab, sodass mehrere „bürgerlich-rechtliche“ Einzelgrundstücke bzw. Flurstücke, aber auch 
ein Teil davon, ein Grundstück im Sinne des Bewertungsrechtes für den Ansatz in der gemeindlichen Bilanz bil-
den können.  
 
Bei den unbebauten und bebauten Grundstücken ist von der Gemeinde in ihrer Bilanz entsprechend der Nutzung 
bzw. den Sachzielen der örtlichen Aufgabenerfüllung eine Untergliederung mindestens in die wichtigsten Nut-
zungsarten vorzunehmen. Aus ihren örtlichen Bedürfnissen heraus kann die Gemeinde ggf. diese Untergliede-
rung noch erweitern. Bei der Ermittlung der Wertansätze für bebaute Grundstücke der Gemeinde ist zu trennen 
zwischen dem Wert für den Grund und Boden und dem Wert für das Gebäude und/oder die sonstigen Aufbauten.  
 
In der gemeindlichen Bilanz bleibt der Wertansatz für den gemeindlichen Grund und Boden unverändert beste-
hen, weil der Grund und Boden nicht der Abnutzung unterliegt. Die Gemeinde hat regelmäßig zu prüfen, ob ge-
meindliche Grundstücke mit Bodenverunreinigungen, z.B. Altlasten, behaftet sind, die den Bodenwert ggf. ver-
mindern können. Wegen der dadurch möglichen Nutzungsbeschränkungen sind dann von der Gemeinde außer-
planmäßige Abschreibungen vorzunehmen (vgl. § 35 Absatz 5 GemHVO NRW).  
 
Bei auf Bodenverunreinigungen bezogenen Handlungsverpflichtungen der Gemeinde ist wegen der vorzuneh-
menden Sanierung ggf. auch eine Rückstellung für die Beseitigung von Altlasten in der gemeindlichen Bilanz zu 
passivieren (vgl. § 36 Absatz 2 GemHVO NRW). Der Wert der gemeindlichen Gebäude oder der sonstigen Auf-
bauten wird dagegen durch die Nutzung im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung und damit in Form von 
planmäßigen Abschreibungen vermindert (vgl. § 35 Absatz 1 GemHVO NRW). In besonderen Fällen kann auch 
bei den Gebäuden und Aufbauten eine außerplanmäßige Abschreibung als Wertminderung vorzunehmen sein.  
 
Bei der Festlegung des Wertansatzes von gemeindlichen Grundstücken dürfen zudem bestehende Grundstück-
rechte und Grundstückslasten nicht unberücksichtigt bleiben. Außerdem bilden der Grund und Boden sowie die 
darauf stehenden Gebäude, eine wirtschaftliche Einheit, obwohl sie unterschiedliche Anlagegüter darstellen. Der 
Bilanzierungszeitpunkt bei der Gemeinde ist davon abhängig, wann diese Vermögensgegenstände in die Verfü-
gungsgewalt der Gemeinde übergegangen sind. Ein Eigentumsübergang besteht z.B. nach der Abnahme eines 
neuen Bauwerks, sodass ab diesem Zeitpunkt die Aktivierung des neuen gemeindlichen Vermögensgegenstan-
des in der gemeindlichen Bilanz als zulässig angesehen werden kann.  
 
 
3.1.2.1 Zu Nummer 1.2.1 (Unbebaute Grundstücke):  
 
3.1.2.1.01 Die Abgrenzung der unbebauten Grundstücke 
 
Unter dem Bilanzposten „Unbebaute Grundstücke“ ist der Grund und Boden der Gemeinde anzusetzen, der im 
Sinne des Baurechts und des Bewertungsrechts als unbebautes Grundstück anzusehen ist. Dabei ist zu beach-
ten, dass als Grundstücke vermessene Teile des Grund und Bodens bezeichnet werden, für die ein eigenes 
Grundbuchblatt im Grundbuch geführt wird. Für die Bilanzierung muss aber nicht zwingend der vermessungs-
technischen oder grundbuchrechtlichen Bezeichnung und Abmessung gefolgt werden, wenn z. B. bei einer Grün-
fläche ein sachgerechter Zusammenhang zwischen einzelnen Flächen bzw. Flurstücken besteht. Bei der Bilanzie-
rung von unbebauten Grundstücken ist von der Gemeinde im Grundsatz immer auf das Nichtvorhandensein be-
nutzbarer Gebäude abzustellen. 
 
Der Grund und Boden der Gemeinde ist deshalb dann als unbebautes Grundstück zu bilanzieren, wenn sich 
darauf keine benutzbaren Gebäude befinden (vgl. § 72 BewG). Der gemeindliche Grund und Boden gilt aber auch 
dann als unbebautes Grundstück, wenn sich auf dem Grundstück benutzbare Gebäude befinden, also Gebäude, 
die bezugsfertig sind, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des 
Grund und Bodens jedoch von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. § 72 Absatz 2 BewG). Ein gemeindliches 
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Grundstück, auf dem in Folge der Zerstörung oder des Verfalls der darauf befindlichen Gebäude ein auf Dauer 
benutzbarer Raum nicht mehr vorhanden ist, gilt auch als ein unbebautes Grundstück (vgl. § 72 Absatz 3 BewG).  
 
Dieser Bilanzposten ist wegen der unterschiedlichen Nutzungsarten der unbebauten Grundstücke im gemeindli-
chen Bereich und ihrer Bedeutung für die gemeindliche Aufgabenerfüllung nach den wichtigen Nutzungszwecken 
zu untergliedern. In der gemeindlichen Bilanz sind daher mindestens gesonderte Bilanzposten für Grünflächen, 
Ackerland, Wald und Forsten sowie für sonstige unbebaute Grundstücke der Gemeinde auszuweisen. Derartige 
Flächen werden vielfach auch als „Naturgüter“ bezeichnet oder stellen Naherholungsgebiete dar. Zu diesem Bi-
lanzbereich gehören jedoch nicht die Grundstücke bzw. der Grund und Boden des gemeindlichen Infrastruktur-
vermögens. Derartige Vermögensgegenstände sind vielmehr im gesonderten Bilanzbereich „Infrastrukturvermö-
gen“ anzusetzen ist (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.3.1 GemHVO NRW).  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden unbebauten Grundstücke der Gemeinde sind in dem vom Innen-
ministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 02 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 
GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. 
NRW. 6300).  
 
 
3.1.2.1.02 Aufbauten und Anlagen auf unbebauten Grundstücken 
 
Unter dem Bilanzposten „Unbebaute Grundstücke“ sind auch die auf den unbebauten Grundstücken der Gemein-
de befindlichen unterschiedlichsten Aufbauten oder Anlagen anzusetzen, wenn sie selbstständige Vermögensge-
genstände der Gemeinde darstellen. Solche Grundstückseinrichtungen, die eine nachrangige Bedeutung bezo-
gen auf das Grundstück haben, sind jedoch getrennt vom jeweiligen Grund und Boden zu aktivieren, insbesonde-
re deshalb, weil sie als gemeindliche Aufbauten oder Anlagen i.d.R. abnutzbare Vermögensgegenstände darstel-
len, die - anders als der Grund und Boden - ggf. planmäßig abzuschreiben sind.  
 
Bei örtlichem Bedarf kann für unbebaute Grundstücke und die darauf befindlichen Aufbauten oder Anlagen ggf. 
auch ein entsprechend differenzierter Ansatz in der gemeindlichen Bilanz vorgenommen werden. Auch die mit 
dem Grund und Boden verbundenen Rechte, z. B. Grunddienstbarkeiten, sowie die im Boden befindlichen Bo-
denschätze sind diesem Bilanzposten zuzuordnen. Dagegen ist das gemeindliche Infrastrukturvermögen, das 
ebenfalls getrennt vom Grund und Boden zu aktivieren ist, jedoch unter den besonderen Bilanzposten im Bilanz-
bereich „Infrastrukturvermögen“ anzusetzen (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.3.1 GemHVO NRW).  
 
Ausnahmsweise sind aber auch die bebauten Grundstücke der Gemeinde, auf denen sich fremde Bauten befin-
den, unter dem Bilanzposten „Unbebaute Grundstücke“ anzusetzen. Solche Bauten gelten als benutzbare Ge-
bäude, wenn sie als Baulichkeiten Menschen oder Sachen durch räumliche Umschließung Schutz gegen Witte-
rungseinflüsse gewähren, den Aufenthalt von Menschen gestatten, fest mit dem Grund und Boden verbunden 
und von einiger Beständigkeit sowie ausreichend standfest sind. Gleichwohl hat die Gemeinde als wirtschaftlicher 
Eigentümer des Grund und Bodens diesen unter diesem Bilanzposten anzusetzen. 
 
Als Aufbauten oder Anlagen auf unbebauten Grundstücken sind jedoch nicht die Nutzpflanzen anzusetzen, die 
der gemeindlichen Land- und Fortwirtschaft zu Erwerbszwecken dienen, z. B. die Baumbestände auf Waldflä-
chen, Obstanlagen und sonstige pflanzliche Erzeugnisse. Derartige Vermögensgegenstände sind dem Bilanzpos-
ten "Betriebs- und Geschäftsausstattung" zuzuordnen. Sie können dort bei örtlicher Bedeutung auch mit einem 
"Davon-Vermerk" angesetzt werden, sofern entsprechende Angaben im Anhang im Jahresabschluss nicht als 
ausreichende Information anzusehen sind. 
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3.1.2.1.1 Zu Nummer 1.2.1.1 (Grünflächen):  
 
Unter dem Bilanzposten „Grünflächen“ sind die gemeindlichen Flächen mit der Nutzungsart "Grünfläche"  in ihren 
unterschiedlichen Nutzungsarten anzusetzen, die durch eine naturgemäße Bepflanzung geprägt sind , z.B. Park-
anlagen, Kleingartenanlagen, Sportflächen, Kinderspielplätze, Naturschutzflächen, Wasserflächen von stehenden 
Gewässern (Teiche), Friedhöfe u.a. (vgl. § 5 Absatz 2 Nummer 5 und 7 BauGB). Wegen der Bedeutung solcher 
Erholungsflächen vor Ort kann es sich anbieten, für einzelne Nutzungsarten den Bilanzposten durch „Davon-
Vermerke“ zu untergliedern oder jeweils gesonderte Angaben im gemeindlichen Anhang zu machen. Die Ent-
scheidung darüber muss unter Berücksichtigung des Gebotes, vollständige Angaben über die örtlichen Grünflä-
chen im Jahresabschluss zu machen, sowie der örtlichen Gegebenheiten entschieden werden. Unabhängig von 
der Gliederungstiefe dieses Bilanzpostens sollte der Anhang ein Gesamtbild über die vorhandenen gemeindli-
chen Grünflächen enthalten. 
 
Bei der Bilanzierung der gemeindlichen Grünflächen sind außerdem die auf diesen Flächen vorhandenen Aufbau-
ten zu berücksichtigen, zu denen Gartenanlagen, Gewächshäuser, Brunnenanlagen (soweit nicht kulturhistorisch 
bzw. ein Denkmal), Spielgeräte, Einfriedungen, Umzäunungen u.a. gehören, und unter diesem Bilanzposten 
anzusetzen. Bei Sportplätzen sind auch Zuschauertribünen, Umkleidekabinen, Laufbahnen, Sprunggruben anzu-
setzen, jedoch keine Stadien oder Arenen, u.a. Die Pflanzungen zählen nur dann dazu, wenn diese nicht von 
erheblicher Bedeutung oder für die landwirtschaftliche Produktion genutzt bzw. dafür vorgesehen sind. In solchen 
Fällen soll dieses Vermögen der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Gemeinde zugeordnet werden. 
 
Bei den Gewässern der Gemeinde soll die flächenmäßige Abgrenzung und Zuordnung nach den wasserrechtli-
chen Vorschriften erfolgen, z. B. bei Gewässern zweiter Ordnung entsprechen der Vorgabe des § 5 LWG NRW. 
Zu den bilanzierten Wasserflächen gehören vielfach auch Absturzbauwerke, Pegelanlagen, Wehranlagen, Sand-
fänge, Absperrvorrichtungen u.a. als Aufbauten und Anlagen. Die Gartenbauflächen der Gemeinde sind nur dann 
unter diesem Bilanzposten anzusetzen, wenn sie nicht als Ackerflächen genutzt werden. Die fließenden Gewäs-
ser der Gemeinde sind dagegen unter dem Bilanzposten „Sonstige unbebaute Grundstücke“ anzusetzen. Für 
eine solche Zuordnung sprechen auch die bei fließenden Gewässern bestehenden Auf- und Ausbauwerke.  
 
 
3.1.2.1.2 Zu Nummer 1.2.1.2 (Ackerland):  
 
Unter dem Bilanzposten „Ackerland“ sind die landwirtschaftlich genutzten oder nutzbaren Flächen anzusetzen, 
(vgl. § 4 Absatz 1 WertV sowie § 5 Absatz 2 Nummer 9a BauGB), unabhängig davon, ob diese als Ackerland 
oder sonstige Anbauflächen genutzt werden. Die damit im Zusammenhang stehenden landwirtschaftlichen Ge-
bäude-, Hof- oder Wegeflächen sind ebenso wie die landwirtschaftlichen Wohn- und Betriebsgebäude artenbezo-
gen unter den jeweils zutreffenden Bilanzposten anzusetzen. Die Gartenbauflächen der Gemeinde sind nur dann 
unter diesem Bilanzposten anzusetzen, wenn die Flächen vergleichbar dem Ackerland genutzt werden. Andern-
falls sind die Gartenbauflächen unter dem Bilanzposten „Grünflächen“ anzusetzen.  
 
Auf den landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde befinden sich i.d.R. keine oder nur wenige Anlagen oder 
Aufbauten. Vorhandene Aufbauten und Anlagen, z.B. Pflanzen, Gartenanlagen, Gewächshäuser, Brunnenanla-
gen (soweit nicht kulturhistorisch ein Denkmal), Einfriedungen, Umzäunungen u.a. sind bei der Bilanzierung 
wertmäßig zu berücksichtigen. Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit kann von einer Bilanzierung unwesentli-
cher Ackerlandaufbauten abgesehen werden. 
 
 
3.1.2.1.3 Zu Nummer 1.2.1.3 (Wald, Forsten): 
 
Unter dem Bilanzposten „Waldflächen, Forsten“ sind genutzte oder nutzbare forstwirtschaftliche Flächen auszu-
weisen, auch wenn diese als Naturschutzflächen nicht ausgewiesen sind (vgl. § 4 Absatz 1 WertV sowie § 5 Ab-
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satz 2 Nummer 9b BauGB). Dazu gehören die im gemeindlichen Besitz befindlichen Waldflächen sowie sonstige 
forstwirtschaftlich genutzte Flächen der Gemeinde. Als Wald gilt nach § 2 Absatz 1 BWaldG jede mit Forstpflan-
zen bestockte Grundfläche. Aber auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeintei-
lungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze 
sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen gelten als Wald. In Absatz wird dazu be-
stimmt, welche Flächen keinen Wald im Sinne dieses Gesetzes darstellen.  
 
In der Regel finden sich auf forstwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde außer dem stehenden Holzvermögen nur 
wenige Anlagen oder Aufbauten. Diese gemeindlichen Vermögensgegenstände sind bei der Bilanzierung der 
forstwirtschaftlichen Flächen in der gemeindlichen Bilanz zu berücksichtigen. Zu den Anlagen und Aufbauten auf 
forstwirtschaftlich genutzten Flächen können insbesondere Einfriedungen und Umzäunungen u.a. gehören. Das 
stehende Holzvermögen zählt regelmäßig nur dann dazu, wenn es nicht von erheblicher Bedeutung oder für die 
forstliche Produktion genutzt bzw. dafür vorgesehen ist. In solchen Fällen soll dieses Vermögen der Betriebs- und 
Geschäftsausstattung der Gemeinde zugeordnet werden. 
 
Im Rahmen dieses Bilanzpostens ist außerdem eine Zusammenfassung von mehreren Komponenten, z. B. der 
Waldwege, zu einer einzigen Vermögenseinheit nicht zulässig. Auch sind die im Zusammenhang mit den Wald-
flächen stehenden forstwirtschaftlichen Gebäude-, Hof- oder Wegeflächen nicht diesem Bilanzposten zuzuord-
nen. Diese Gegenstände sind wie die Wohn- und Betriebsgebäude der gemeindlichen Forstwirtschaft unter den 
jeweils zutreffenden Bilanzposten des gemeindlichen Anlagevermögens auszuweisen.  
 
 
3.1.2.1.4 Zu Nummer 1.2.1.4 (Sonstige unbebaute Grundstücke):  
 
Der Bilanzposten „Sonstige unbebaute Grundstücke“ stellt einen Sammelposten für die unbebauten Grundstücke 
der Gemeinde dar, die nicht unter den gesonderten Bilanzposten „Grünflächen“, „Ackerland“ und „Wald, Forsten“ 
anzusetzen sind. Dazu sind die Grundstücke der Gemeinde zu zählen, bei denen Erbbaurechte an Dritte verge-
ben worden sind. Auch der Grund und Boden, der gemeindliche Gebäude umgibt, diesen aber nicht zuzuordnen 
ist sowie Flächen des Gemeindegliedervermögens, kann unter diesem Bilanzposten anzusetzen sein. 
 
Unter diesem Bilanzposten sind aber auch die gemeindlichen Grundstücke mit fließendem Gewässer auszuwei-
sen. Dagegen sind die „stehenden“ Gewässer unter dem Bilanzposten „Grünflächen“ anzusetzen. Bei der Festle-
gung der einzubeziehenden Gewässerflächen sowie deren Abgrenzung sind insbesondere die wasserrechtlichen 
Vorschriften zu beachten. In Einzelfällen kann ein „stehendes Gewässer“ auch ein Teil eines fließenden Gewäs-
sers sein, sodass dieser Teil auch unter diesem Bilanzposten anzusetzen ist. Ggf. kann bei örtlicher Bedeutung 
der Grundstücke mit fließendem Gewässer auch ein gesonderter Bilanzposten oder ein „Davon-Vermerk“ in der 
gemeindlichen Bilanz angesetzt werden. 
 
Die unter diesem Bilanzposten anzusetzenden sonstigen unbebauten gemeindlichen Grundstücke können auch 
nach der vorgesehenen Nutzung gegliedert und entsprechend in der Bilanz durch „Davon-Vermerke“ gesondert 
ausgewiesen werden. In den Fällen, in denen sich keine zusätzlichen Posten oder „Davon-Vermerke“ in der ge-
meindlichen Bilanz anbieten, muss mindestens durch gesonderte Erläuterungen im Anhang im Jahresabschluss 
die notwendige Transparenz über das zusammengefasste Vermögen der Gemeinde gewährleistet werden. 
 
Die unbebauten Grundstücke können auch anhand der baurechtlichen Klassifizierung nach dem geltenden Pla-
nungsrecht der Gemeinde gegliedert werden, wenn für die Gemeinde erkennbar ist, dass bei den Adressaten des 
gemeindlichen Jahresabschlusses ein entsprechender Informationsbedarf besteht und die betreffenden gemeind-
lichen Grundstücke unter diesem Bilanzposten anzusetzen sind. Solche Grundstücke der Gemeinde, z.B. Bauer-
wartungsland, Baugrundstücke, Gewerbegrundstücke, sind jedoch nur dann unter diesem Bilanzposten anzuset-
zen, wenn sie von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden sollen. In den Fällen, in denen eine Veräußerungs-
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absicht der Gemeinde besteht, erfordert diese Zwecksetzung, dass die betreffenden unbebauten Grundstücke 
der Gemeinde in der gemeindlichen Bilanz im Bereich „Umlaufvermögen“ anzusetzen sind.  
 
Unter diesem Bilanzposten sind auch die vorhandenen Aufbauten auf den sonstigen unbebauten Grundstücken 
der Gemeinde, zu denen Einfriedungen, Umzäunungen u.a. gehören können, sind bei der Bilanzierung dieser 
Grundstücke zu berücksichtigen. Außerdem sind bei den Gewässern auch die Aufbauten zu berücksichtigen, zu 
denen Absturzbauwerke, Wehranlagen, Pegelanlagen, Sandfänge u.a. zu zählen sind. Derartige massive Bauten 
stehen u.a. einem Ansatz der fließenden Gewässer unter dem Bilanzposten „Grünflächen“ entgegen. Dieser 
Bilanzposten sollte jedoch dann nicht als ausschließlicher Sammelposten in der gemeindlichen Bilanz enthalten 
sein, wenn dessen Volumen das Volumen der anderen spezielleren Bilanzposten übersteigt. Ggf. ist dann eine 
sachgerechte und informationsbezogene Untergliederung vorzunehmen. 
  
  
3.1.2.1.5 Der Ansatz von Erbbaugrundstücken 
 
3.1.2.1.5.1 Die Bilanzierungspflichten 
 
Die Grundstücke der Gemeinde, für die Erbbaurechte an Dritte vergeben worden sind, sind ebenfalls unter dem 
Bilanzposten „Sonstige unbebaute Grundstücke“ anzusetzen. Durch das Erbbaurecht wird ein gemeindliches 
Grundstück in der Weise belastet, dass dem Erbbauberechtigten, zu dessen Gunsten die Belastung des Grund-
stücks erfolgt, das veräußerliche und vererbliche Recht zusteht, auf oder unter der Oberfläche des Grundstücks 
ein Bauwerk zu haben (vgl. § 1 Absatz 1 ErbbauRG). Das Erbbaurecht kann sich dabei auch auf einen für das 
Bauwerk nicht erforderlichen Teil des Grundstücks erstrecken, sofern das Bauwerk wirtschaftlich die Hauptsache 
bleibt (vgl. § 1 Absatz 2 ErbbauRG).  
 
Bei der Vergabe des Erbbaurechts durch die Gemeinde handelt es sich vielfach um ein unbebautes Grundstück, 
jedoch ist auch die Vergabe eines Erbbaurechtes bei bebauten Grundstücken möglich, wenn der Erbbauberech-
tigte das bestehende Gebäude mit übernimmt. Bei Erbbaurechtsgrundstücken besteht aber i.d.R. nur noch beim 
Grund und Boden ein wirtschaftliches Eigentum der Gemeinde. Die Gemeinde erhält dafür, dass sie ihr Grund-
stück einem Dritten als Erbbauberechtigten zur Verfügung stellt, regelmäßig einen Erbbauzins über die Laufzeit 
des Vertrages (vgl. § 9 Absatz 1 ErbbauRG). Zusätzlich entsteht durch die Eintragung als Erbbauzinslast ins 
Erbbaugrundbuch eine dingliche Wirkung. Bei den Gemeinden haben solche befristeten Erbbaurechtsverhältnis-
se i.d.R. eine Laufzeit zwischen 75 und 99 Jahren.  
 
Das Grundstück bleibt dabei im Eigentum der Gemeinde, denn in diesen Fällen erwirbt der Erbbauberechtigte 
kein (Teil-)Eigentum, sondern lediglich ein Nutzungsrecht an dem gemeindlichen Grundstück. Das betreffende 
Grundstück wird daher nicht dem gemeindlichen Vermögen entnommen bzw. auch nicht an den Erbbauberechtig-
ten herausgegeben (veräußert). Der Abschluss von Erbbaurechtsverträgen durch die Gemeinde verändert des-
halb regelmäßig nicht die Bilanzierung dieser Grundstücke im Jahresabschluss der Gemeinde. Die vertraglichen 
Erbbaurechtsverhältnisse der Gemeinde stellen sowohl für die Gemeinde als Grundstückeigentümer als auch für 
den Erbbauberechtigten ein schwebendes Geschäft dar, das von der Gemeinde i.d.R. nicht zu bilanzieren ist.  
 
Die Vergabe eines Erbbaurechts durch die Gemeinde hat für diese als Erbbaurechtsgeber dann keinen Einfluss 
auf die bilanzielle Zuordnung des betreffenden Grundstückes, wenn im Erbbaurechtsvertrag keine Besonderhei-
ten mit wirtschaftlichen Auswirkungen für die Gemeinde vereinbart werden. Die Gemeinde als Grundstückseigen-
tümer hat daher die mit einem Erbbaurecht belasteten gemeindlichen Grundstücke grundsätzlich mit ihrem vollen 
Wert in ihrer Bilanz anzusetzen. Im Rahmen der Erbbaurechtsverhältnisse können aber durchaus Vereinbarun-
gen bestehen oder getroffen werden, die zu wirtschaftlichen Einschränkungen bei der Gemeinde führen und sich 
dadurch auch auf den Wertansatz in der gemeindlichen Bilanz auswirken. 
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3.1.2.1.5.2 Der Umfang des Wertansatzes 
 
Bei der Ermittlung des Wertansatzes für den Ansatz gemeindlicher Erbbaugrundstücke in der Bilanz der Gemein-
de ist nicht nur der aktuelle Wert des jeweiligen Grundstückes zu berücksichtigen, sondern es ist auch zu prüfen, 
ob ggf. örtliche besondere Gegebenheiten bestehen, die zu einer Minderung des Grundstückswertes führen kön-
nen. Mögliche Einschränkungen können daraus resultieren, dass die Gemeinde gesonderte Kaufrechte oder 
Kaufpreisabschläge mit dem Erbbauberechtigten vereinbart, die den Wert des betreffenden Grundstückes beein-
flussen, z.B. dass während der Laufzeit des Erbbaurechtsverhältnisses dem Erbbauberechtigten der Kauf des 
Grundstücks mit einer an den persönlichen Einkommensverhältnissen gekoppelten Kaufpreisreduzierung ermög-
licht wird.  
 
Der Verzicht auf eine Wertsicherungsklausel in den Erbbaurechtsverträgen ist hinsichtlich der Anpassung des 
Erbbauzinses an die allgemeine Wertentwicklung während der Vertragslaufzeit ebenfalls als eine Wertminderung 
anzusehen, deren Höhe durch die Laufzeit des Erbbaurechtes bestimmt wird. Die Art und der Umfang der Wert-
entwicklung sind dabei von den erbbaurechtlichen und den örtlichen Gegebenheiten abhängig. Auch ein Verzicht 
auf die Festsetzung des Erbbauzinses in seiner möglichen Höhe stellt eine aktuelle Wertminderung des Erbbau-
rechtsgrundstückes dar. Dabei ist zudem zu berücksichtigen, dass bei einer Anpassung des Erbbauzinses wegen 
einer wesentlichen Änderungen des Wertes des Erbbaugrundstückes auf den Zeitpunkt des Abschlusses des 
Erbbaurechtsvertrages und nicht auf den Zeitpunkt der letzten Anpassung des Erbbauzinses abzustellen ist. Auch 
nicht ausgeschöpfte Anpassungen bleiben bei neuen Anpassungen i.d.R. außer Betracht.  
  
Für die Bewertung der Erbbaurechtsgrundstücke der Gemeinde und deren Ansatz in der gemeindlichen Bilanz 
nach Vertragsabschluss sind ausgehend vom vollen Wert der betreffenden Grundstücke im Rahmen der vorlie-
genden örtlichen Vertragsgestaltung die bestehenden Wertminderungen zu berücksichtigen. Sofern dem Erbbau-
berechtigten ein Erwerbsrecht für das Grundstück mit Kaufpreisreduzierung eingeräumt worden ist, muss eine 
solche Werteinschränkung beim Ansatz des gemeindlichen Grundstückes auf der Aktivseite der gemeindlichen 
Bilanz wertmindernd berücksichtigt werden.  
 
In entsprechender Weise sind auch von der Gemeinde eingeräumte Nachlässe zu behandeln, die dadurch ent-
stehen, dass in den örtlichen Erbbaurechtsverträgen auf eine Wertsicherungsklausel verzichtet oder ein sehr 
geringer Erbbauzins vorgesehen worden ist. Ob diese allgemeinen Feststellungen für die Beurteilung der örtli-
chen Bilanzierung in jedem Einzelfall geeignet sind, muss im Einzelfall unter Beachtung der von der Gemeinde 
geschlossenen vertraglichen Vereinbarung sowie unter Einhaltung der Voraussetzung, dass die Bilanz im ge-
meindlichen Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Schuldenlage der Gemeinde vermitteln muss, vor Ort geklärt werden.  
 
 
3.1.2.1.6 Der Ansatz von grundstücksgleichen Rechten 
 
Bei gemeindlichen Grundstücken können umfangreiche Nutzungsrechte bestehen, die zivilrechtlich dingliche 
Rechte darstellen und als grundstücksgleiche Rechte bezeichnet werden. Sie werden deshalb wie Grundstücke 
behandelt und erhalten ein eigenes Grundbuchblatt, z. B. Erbbaurechte, Abbaurechte, Wegerechte, Wohnungs-
eigentum u.a. Derartige Rechte können öffentlich-rechtlich, aber auch privatrechtlich ausgestaltet sein. Der An-
satz von grundstücksgleichen Rechten in der gemeindlichen Bilanz ist daher unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Nutzungsform und bezogen auf das betroffene Grundstück festzulegen, sodass diese Rechte entweder unter 
dem Bilanzposten „Unbebaute Grundstücke“ oder dem Posten „Bebaute Grundstücke“ zu aktivieren sind.  
 
Bei der Bilanzierung von grundstücksgleichen Rechten ist zudem zu beachten, dass Grundstücksrechte nicht mit 
Grundstückslasten verrechnet werden dürfen (vgl. § 41 Absatz 2 GemHVO NRW). Zu den grundstücksgleichen 
Rechten zählen jedoch nicht die Grunddienstbarkeit, das Nießbrauchsrecht und die beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit, da hierbei nur eine eingeschränkte Grundstücksnutzung gewährt wird. Diese zuletzt genannten 
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Rechte können dann als immaterielle Vermögensgegenstände angesetzt werden, wenn die Gemeinde dafür ein 
Entgelt gezahlt hat. 
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden grundstücksgleichen Rechte der Gemeinde sind abhängig von 
ihrer Zuordnung zu den unbebauten oder den bebauten Grundstücken in dem vom Innenministerium bekannt 
gegebenen NKF-Kontenrahmen entweder der Kontengruppe 02 oder der Kontengruppe 03 zugeordnet (vgl. § 27 
Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 
 
 
3.1.2.2 Zu Nummer 1.2.2 (Bebaute Grundstücke): 
 
3.1.2.2.01 Die Abgrenzung der bebauten Grundstücke  
 
Unter dem Bilanzposten „Bebaute Grundstücke“ sind die Grundstücke der Gemeinde anzusetzen, auf denen sich 
Gebäude befinden. Diese Festlegung orientiert sich an der Vorschrift des § 74 Absatz 1 BewG, denn danach sind 
bebaute Grundstücke die gemeindlichen Grundstücke, „auf denen sich benutzbare Gebäude (der Gemeinde) 
befinden, mit Ausnahme der in § 72 Absatz 2 bis 3 BewG bezeichneten Grundstücke. Die Benutzbarkeit von 
Gebäuden wird dabei als gegeben angesehen, wenn den zukünftigen Bewohnern oder sonstigen Benutzern 
zugemutet werden kann, das auf dem Grundstück befindliche Gebäude zu benutzen. Sie beginnt i.d.R. im Zeit-
punkt der Bezugsfertigkeit des Gebäudes.  
 
Für die bebauten Grundstücke sind in der gemeindlichen Bilanz mindestens gesonderte Posten für die Grundstü-
cke anzusetzen, auch denen sich Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen oder Wohnbauten befinden. Die 
übrigen bebauten Grundstücke der Gemeinde sind unter dem Sammelposten „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und 
Betriebsgebäude“ zu erfassen. Wenn jedoch bei einigen Nutzungsformen eine besondere örtliche Bedeutung 
besteht, kann die Gemeinde diese Grundstücke auch unter gesonderten Bilanzposten oder gesondert mit „Da-
von-Vermerken“ anzusetzen. Für eine solche Untergliederung dieses Bilanzpostens können z. B. die Merkmale 
des § 107 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW herangezogen werden.  
 
Unter diesem Bilanzposten sind auch die mit öffentlichen Einrichtungen bebauten Grundstücke der Gemeinde 
anzusetzen, z.B. Krankenhäuser, Bildungsinstitutionen sowie Kultur- und Sozialeinrichtungen, wenn dieses ge-
meindliche Vermögen als Infrastrukturvermögen im weiteren Sinne gilt. Die betreffenden gemeindlichen Vermö-
gensgegenstände sind dann i.d.R. dem Bilanzbereich „Bebaute Grundstücke“ zuzuordnen. In der gemeindlichen 
Bilanz sind bei bebauten Grundstücken der Grund und Boden und das Gebäude unter einem Bilanzposten anzu-
setzen, weil diese Bestandteile des Grundstückes zivilrechtlich eine Einheit bilden. Auf den bebauten Grundstü-
cken der Gemeinde befinden sich i.d.R. Gebäude, die wegen der zu erfüllenden Aufgaben der Gemeinde zweck-
entsprechend errichtet worden sind. Wegen der unterschiedlichen Nutzungen der bebauten Grundstücke der 
Gemeinde und ihrer Bedeutung für die gemeindliche Aufgabenerfüllung ist dieser Bilanzposten daher nach den 
jeweiligen Nutzungszwecken zu untergliedern.  
 
Die „bebauten“ Grundstücke der Gemeinde, die wegen ihrer Aufbauten, Eigenarten und der sich daraus für die 
Gemeinde ergebenden eingeschränkten Verwendungsmöglichkeiten im Sinne der Daseinsfürsorge dem ge-
meindlichen Infrastrukturvermögen im engeren Sinne zugeordnet werden, sind in dem gesonderten Bilanzbereich 
„Infrastrukturvermögen“ anzusetzen. Diese Grundstücke sind in dem Bilanzbereich getrennt nach Grund und 
Boden sowie dem darauf befindlichen Infrastrukturvermögen zu aktivieren (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.3 
GemHVO NRW). Zu solchem Vermögen zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, 
Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, z.B. Kläranlagen, Sonderbauwerke.  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden bebauten Grundstücke der Gemeinde sind in dem vom Innenmi-
nisterium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 03 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemH-
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VO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 
6300). 
 
 
3.1.2.1.02 Baulichkeiten auf bebauten Grundstücken 
 
Bei bebauten Grundstücken der Gemeinde gelten die Baulichkeiten, die Menschen oder Sachen durch räumliche 
Umschließung Schutz gegen Witterungseinflüsse gewähren, den Aufenthalt von Menschen gestatten, fest mit 
dem Grund und Boden verbunden und von einiger Beständigkeit sowie ausreichend standfest sind, als Gebäude. 
Der Begriff des Gebäudes setzt dabei nicht voraus, dass das Bauwerk über die Erdoberfläche hinausragt. Auch 
unter der Erdoberfläche befindliche Bauwerke, z. B. Tiefgaragen, unterirdische Betriebs- und Verwaltungsräume 
und Lagerkeller, können Gebäude sein. Aber auch Baudenkmäler der Gemeinde, die als Gebäude genutzt wer-
den, sind unter den bebauten Grundstücken zu erfassen. Zu diesem Bilanzposten gehören jedoch nicht schwim-
mende Anlagen, z.B. auf Gewässern, weil diese wegen des Fehlens einer festen Verbindung mit dem Grund und 
Boden bewertungsrechtlich nicht als Gebäude zu behandeln sind. 
 
Für die gemeindliche Bilanzierung ist grundsätzlich jedes einzelne gemeindliche Gebäude zu erfassen und zu 
bewerten. Sind jedoch die einzelnen Gebäude mit einem Durchgang miteinander verbunden und bilden eine 
Gebäudeeinheit, ist die Abgrenzung nach der Zweckbestimmung der einzelnen Gebäude festzulegen. Liegt die-
selbe Zweckbestimmung vor, kann eine Gebäudeeinheit gebildet werden. Dem Gebäude sind alle unselbststän-
digen Bestandteile des Gebäudes zuzuordnen, z. B. Heizungs-, Beleuchtungs- und Lüftungsanlagen. Die Außen-
anlagen auf bebauten Grundstücken sind auch dem Gebäude zuzuordnen. Dagegen sind transportable Lage-
rungs- und Büroeinrichtungen, z. B. Container für Baustellen, nicht als Gebäude anzusetzen. Wenn jedoch Con-
tainer nach ihrer gemeindlichen Funktion und Nutzung (Zwecksetzung) als Wohnunterkünfte dienen und ortsfest 
verankert sind, stellen sie sinngemäß Gebäude dar und sind unter diesem Bilanzposten zu aktivieren.  
 
Vom Gebäude abzugrenzen sind nur die selbstständigen Vermögensgegenstände, z. B. technische Anlagen und 
Maschinen. Außerdem stellen die mit dem Grund und Boden verbundenen Gebäude und Außenanlagen, z.B. 
Gartenanlagen, Spielgeräte, Fahrradständer, Garagen u.a., selbstständige Vermögensgegenstände der Gemein-
de dar, die bei der Bilanzierung von bebauten Grundstücken stellen getrennt vom Grund und Boden zu aktivieren 
sind. Aus dieser Bilanzierung folgt jedoch nicht zwingend, dass diese Vermögensgegenstände auch gesondert in 
der Bilanz ausgewiesen (angesetzt) werden müssen. Abhängig von ihrer Bedeutung für die Gemeinde können 
jedoch darüber Angaben im Anhang zum gemeindlichen Jahresabschluss sachgerecht sein.  
 
 
3.1.2.1.03 Die Abgrenzung bebaute Grundstücke von unbebauten Grundstücken 
 
In der gemeindlichen Bilanz sind die bebauten Grundstücke der Gemeinde getrennt von den unbebauten Grund-
stücken anzusetzen. Dazu ist unter Einbeziehung der baurechtlichen und bewertungsrechtlichen Regelungen und 
örtlichen Gegebenheiten über die Zuordnung zu den gemeindlichen Bilanzposten zu entscheiden. Ohne Einfluss 
auf den Gebäudebegriff ist zwar, ob das Bauwerk auf eigenem oder fremdem Grund und Boden steht, jedoch 
sind bebaute Grundstücke der Gemeinde, auf denen sich fremde Bauten befinden, z. B. wegen vergebener Erb-
baurechte, unter dem Bilanzposten „Unbebaute Grundstücke“ anzusetzen.  
 
In diesem Zusammenhang gilt bei einem bebauten Grundstück, auf dem in Folge der Zerstörung oder des Ver-
falls der Gebäude ein auf Dauer benutzbarer Raum nicht mehr vorhanden ist, als ein unbebautes Grundstück 
(vgl. § 72 Absatz 3 BewG) und ist von der Gemeinde entsprechend zu bilanzieren. Der Ansatz unbebauter 
Grundstücke in der gemeindlichen Bilanz ist damit grundsätzlich auf das Vorhandensein benutzbarer Gebäude 
abgestellt. Die Entscheidung, ob ein gemeindliches Grundstück als bebautes Grundstück oder als unbebautes 
Grundstück in der gemeindlichen Bilanz gesetzt wird, muss dokumentiert werden. 
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3.1.2.2.1 Zu Nummer 1.2.2.1 (Kinder- und Jugendeinrichtungen): 
 
Unter den Bilanzposten „Kinder- und Jugendeinrichtungen“ gehören alle gemeindlichen Tageseinrichtungen für 
Kinder in Form von Krippen, Kindergärten und Horte. Aber auch Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen 
sowie Kindergärten in Förderschulen mit einem bestimmten Förderschwerpunkt gehören dazu. Weiterhin fallen 
hierunter Einrichtungen der Jugendarbeit in Form von Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten, Einrichtungen 
der Stadtranderholung, Jugendheime, Jugendzentren, Jugendbildungsstätten u.a. Außerdem sind unter diesem 
Bilanzposten auch die sonstigen Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien zu erfassen.  
 
 
3.1.2.2.2 Zu Nummer 1.2.2.2 (Schulen): 
 
Unter den Bilanzposten „Schulen“ gehören Grundschulen einschließlich Schulkindergärten, Hauptschulen, Real-
schulen und Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg, Gymnasien und Abendgymnasien als Weiterbildungskol-
leg sowie Kollegs als Institute zur Erlangung der Hochschulreife als Weiterbildungskolleg, Gesamtschulen als 
organisatorische und pädagogische Zusammenführung der Schulformen in der Sekundarstufe I, Sonderschulen 
in allen ihren Ausformungen, aber auch Berufskollegs mit Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule und Fach-
oberschule (vgl. Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005, GV. NRW. S. 102; SGV. NRW. 223). 
 
 
3.1.2.2.3 Zu Nummer 1.2.2.3 (Wohnbauten): 
 
Unter dem Bilanzposten „Wohnbauten“ sind alle zum Zwecke des Wohnens von Menschen errichteten Gebäude 
bzw. bebauten Grundstücke der Gemeinde anzusetzen, die den Menschen einen Schutz gegen Witterungsein-
flüsse gewähren und den Aufenthalt von Menschen gestatten. Solche gemeindlichen Gebäude müssen deshalb 
ein oder mehrere Wohnungen enthalten. Bei den gemeindlichen Wohnbauten kann dabei auch nach ihrer Höhe, 
z. B. Hochhäuser, aber auch nach ihrer Nutzung, Baukonstruktion oder der Stellung zu den Nachbargebäuden 
unterschieden werden. Außerdem ist unter diesem Bilanzposten auch das Wohnungseigentum anzusetzen, das 
als Sondereigentum an einer Wohnung i.V.m. einem Miteigentum an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem 
es gehört, der Gemeinde zuzurechnen ist (vgl. § 1 Absatz 3 WEG). 
 
Bei der bilanziellen Einordnung von gemeindlichen Gebäuden als Wohnbauten der Gemeinde kommt es aber 
nicht vorrangig auf die bautechnische Einordnung an. Bei solchen Gebäuden muss vielmehr auch der Charakter 
einer Wohnnutzung vorliegen, sodass ggf. auch gemischt genutzte Gebäude der Gemeinde diesem Bilanzposten 
zuzuordnen sind. In diesem Zusammenhang ist als eine Wohnung die Zusammenfassung einer Mehrheit von 
Räumen zu verstehen, die in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein müssen, dass die Führung eines selbstständi-
gen Haushalts möglich ist (vgl. § 181 Absatz 9 BewG).  
 
Diese Vorschrift legt zudem fest, dass die Zusammenfassung einer Mehrheit von Räumen eine in sich abge-
schlossene Wohneinheit bilden muss. Eine solche Wohneinheit muss zudem von anderen Wohnungen oder 
Räumen, insbesondere Wohnräumen in sich abgeschlossen und durch eine bauliche oder sonstige Trennung 
abgrenzbar sein und einen selbstständigen Zugang haben. Außerdem ist es erforderlich, dass in einer Wohnein-
heit die für die Führung eines selbständigen Haushalts notwendigen Nebenräume (Küche, Bad oder Dusche, 
Toilette) vorhanden sind. Zudem muss die Wohnfläche mindestens 23 m² betragen. 
 
 
3.1.2.2.4 Zu Nummer 1.2.2.4 (Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude): 
 
Unter den Bilanzposten „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ fallen die Verwaltungsgebäude der 
Gemeinde sowie die gemeindlichen Betriebsgebäude. Dazu gehören z. B. Feuerwehrgerätehäuser, Rettungswa-
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chen, Werkstätten, Lagerhallen, Parkhäuser, Tiefgaragen, sonstige Garagen, Bestattungseinrichtungen, Sport-
stätten, soziale Einrichtungen u.a. Ebenso können Dienstwohnungen der Gemeinde dazugehören (vgl. § 1 
DWVO). Die übrigen öffentlichen Einrichtungen, insbesondere Einrichtungen, die der Bildung und Kultur, der 
Gesundheit, dem Sozialen, dem Sport, der Erholung und Freizeit dienen, und oft als Infrastrukturvermögen im 
weiteren Sinne bezeichnet werden, sind ebenfalls unter diesem Sammelposten anzusetzen.  
 
Bei örtlicher Bedeutung kann dafür ggf. auch ein gesonderter Bilanzposten oder ein „Davon-Vermerk“ in der ge-
meindlichen Bilanz sachgerecht sein. Solche Einrichtungen sind z.B. Volkshochschulen, Bibliotheken, Museen, 
Ausstellungen, Theater, Kinos, Bühnen, Orchester, Opernhäuser, Stadthallen, Begegnungsstätten, Gemeinde-
zentren, Bürgerhäuser, Krankenhäuser, Sanatorien u.a. Für die Bilanzierung solcher Einrichtungen kann eine 
Orientierung an der Form der kommunalen Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung der Vorschrift des § 107 
Absatz 2 Nummer 2 GO NRW und der gemeindlichen Produktbereiche erfolgen. Diese Sachlage darf jedoch die 
Klarheit und Übersichtlichkeit der gemeindlichen Bilanz nicht beeinträchtigen.  
 
Dieser Bilanzposten sollte jedoch dann nicht als ausschließlicher Sammelposten in der gemeindlichen Bilanz 
enthalten sein, wenn dessen Volumen das Volumen der anderen spezielleren Bilanzposten übersteigt. Bieten 
sich in einem solchen Fall keine zusätzlichen Posten oder „Davon-Vermerke“ in der gemeindlichen Bilanz an, 
muss mindestens durch gesonderte Erläuterungen im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss die notwendige 
Transparenz über das zusammengefasste Vermögen der Gemeinde gewährleistet werden.  
 
 
3.1.2.3 Zu Nummer 1.2.3 (Infrastrukturvermögen): 
 
Zu den Sachanlagen der Gemeinde, die auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz anzusetzen sind, zählt auch 
das gemeindliche Infrastrukturvermögen, das vielfach auch als gemeindliches „Vermögen im Gemeingebrauch“ 
bezeichnet wird. Es umfasst die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde, die ausschließlich nach ihrer Bauweise 
und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dieses Gemeindevermögen wird auch als ge-
meindliches Infrastrukturvermögen im engeren Sinne bezeichnet.  
 
Dieses gemeindliche Vermögen setzt sich aus auf dem Gemeindegebiet befindlichen Grundstücken und techni-
schen Bauwerken und Anlagen zusammen, die der Daseinsvorsorge dienen. Die dem gemeindlichen Infrastruk-
turvermögen angehörenden gemeindlichen Gegenstände stehen somit dem Gemeingebrauch zur Verfügung 
gestellt bzw. dienen der allgemeinen Nutzung der Einwohner der Gemeinde. Zum gemeindlichen Infrastruktur-
vermögen sind z.B. Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, 
Kläranlagen, Sonderbauwerke u.a. zu zählen.  
 
Wegen der Eigenart solcher gemeindlicher Vermögensgegenstände und der sich daraus ergebenden einge-
schränkten Verwendungsmöglichkeit dieser Gegenstände ist für das gemeindliche Infrastrukturvermögen im en-
geren Sinne ein gesonderter Bilanzbereich in der gemeindlichen Bilanz gebildet worden. Von der Gemeinde ist 
dazu eigenverantwortlich zu entscheiden, welche örtliche Bedeutung die einzelnen Arten des gemeindlichen 
Infrastrukturvermögens haben. Aufgrund einer solchen Beurteilung sind ggf. die in der Vorschrift benannten Bi-
lanzposten, insbesondere der Bilanzposten „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“, weiter aufzugliedern. 
Dabei ist zu berücksichtigen, welche Bilanzposten von wesentlicher Bedeutung für die erforderliche Aussagekraft 
der gemeindlichen Bilanz sind. Im örtlichen Einzelfall der Gemeinde kann es ggf. auch sachgerecht sein, in die-
sem Bilanzbereich auf bestimmte Bilanzposten zu verzichten.  
 
Das in der gemeindlichen Bilanz anzusetzende Infrastrukturvermögen der Gemeinde ist in dem vom Innenminis-
terium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 04 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO 
NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 
6300).  
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3.1.2.3.1 Zu Nummer 1.2.3.1 (Grund und Boden des Infrastrukturvermögens): 
 
3.1.2.3.1.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter dem Bilanzposten „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ ist gemeindlicher Grund und Boden 
unabhängig von den darauf befindlichen Gebäuden oder sonstigen Aufbauten anzusetzen. Dieser Bilanzposten 
ist daher ein Sammelposten, unter dem sämtlicher Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens 
anzusetzen ist. Auf eine genaue Zuordnung des Grund und Bodens auf die einzelnen Posten des Infrastruktur-
vermögens ist verzichtet worden, weil darauf bzw. darunter vielfach eine Mehrfachnutzung für die unterschiedli-
chen Formen des Infrastrukturvermögens stattfindet. Eine genaue Trennung bzw. Abgrenzung und Zuordnung zu 
den einzelnen Arten des Infrastrukturvermögens würde zu Bewertungs- und Ansatzproblemen führen.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der Grundstücksbegriff im NKF auf die wirtschaftliche Einheit 
abstellt, sodass mehrere „bürgerlich-rechtliche“ Einzelgrundstücke bzw. Flurstücke, aber auch nur ein Teil von 
einem solchen, ein Grundstück im Sinne des Bewertungsrechtes bilden können. Die Grundstücke des Infrastruk-
turvermögens bestehen – insbesondere im Außenbereich – aus einer Vielzahl von Flurstücken bzw. Teilflurstü-
cken mit z.T. unterschiedlichen Nutzungsarten, z. B. Straßen, Graben, Verkehrsbegleitfläche, Grünland, etc., 
sodass zu prüfen ist, in welchem Umfang eine wirtschaftliche Einheit gegeben ist.  
 
 
3.1.2.3.1.2 Das Infrastrukturvermögen auf fremden Grund und Boden 
 
In Einzelfällen, in denen die Gemeinde nicht rechtlicher Eigentümer des Grund und Bodens ist, auf dem ihr Infra-
strukturvermögen errichtet wurde, würde das Rechtsverhältnis zwischen der Gemeinde und einem Dritten als 
Grundstückseigentümer i.d.R. fast zwangsläufig dazu führen, dass das auf dem betreffenden Grundstück stehen-
de Infrastrukturvermögen in der gemeindlichen Bilanz unter dem Bilanzposten „Bauten auf fremden Grund und 
Boden“ anzusetzen wäre. Die besondere Zweckbestimmung der Daseinsvorsorge im Sinne der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung muss jedoch vorrangig bei der Bilanzierung berücksichtigt werden. Dieses bedeutet, dass die 
besonderen Infrastrukturbauwerke in der gemeindlichen Bilanz im Bilanzbereich „Infrastrukturvermögen“ und 
nicht unter dem Bilanzposten „Bauten auf fremdem Grund und Boden“ anzusetzen sind.  
 
Durch diesen gesonderten Ausweis in der Bilanz der Gemeinde soll der bestehende Zweckzusammenhang mit 
den von der Gemeinde zu erfüllenden Aufgaben aufgezeigt werden. So bleibt z.B. der Straßenkörper einer ge-
meindlichen Straße, die auf einem fremden Grundstück errichtet worden und wirtschaftlich der Gemeinde zuzu-
rechnen ist, auch dann ein Vermögensgegenstand des gemeindlichen Infrastrukturvermögens. Durch seine Lage 
auf einem fremden Grundstück wird der Straßenkörper nicht zu einem gemeindlichen Vermögensgegenstand, der 
unter dem Bilanzposten „Bauten auf fremdem Grund und Boden“ anzusetzen ist.  
 
In einem solchen Fall ist für die Bilanzierung die Zweckbestimmung im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfül-
lung ausschlaggebend und nicht die rechtlichen Eigentumsverhältnisse. Dieser Straßenkörper ist daher in der 
gemeindlichen Bilanz unter dem entsprechenden artenbezogenen Bilanzposten des Infrastrukturvermögens an-
zusetzen, auch wenn er sich nicht auf gemeindlichem Grund und Boden befindet. Eine solche bilanzielle Zuord-
nung ist bei bedeutenden gemeindlichen Vermögensgegenständen als sachgerecht anzusehen. 
 
 
3.1.2.3.2 Zu Nummer 1.2.3.2 (Brücken und Tunnel): 
 
Unter dem Bilanzposten „Brücken und Tunnel“ sind alle oberirdischen ingenieurtechnischen Infrastrukturbauwer-
ke der Gemeinde, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, Straßen- oder Schienenverkehr, 
anzusetzen. Unter einer Brücke als gemeindlichem Vermögensgegenstand wird dabei ein technisches Bauwerk 
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verstanden, dass dem Überspannen von Hindernissen bzw. dem Führen von Verkehrswegen, z. B. Straßen, 
Schienen, Wasserwegen, dient. Als Brücken gelten daher alle Überführungen eines Verkehrsweges über einen 
anderen Verkehrsweg, über ein Gewässer oder über tieferliegendes Gelände, z.B. auch Verkehrszeichenbrü-
cken. Die Brücken im Gemeindebesitz sind entsprechend ihrem Zweck in den unterschiedlichsten Formen und 
Konstruktionen erbaut worden, die bei der Bewertung zu berücksichtigen sind. 
 
Unter einem Tunnel als gemeindlichem Vermögensgegenstand wird ein künstliches technisches Bauwerk ver-
standen, das durch Berge, unter Gewässer oder unter anderen Hindernissen hindurchführt und regelmäßig un-
terhalb der Erd- oder Wasseroberfläche liegt. Dabei bestehen für Straßen als Verkehrswege auch Straßentunnel, 
die oberirdisch liegen können. Von den Tunneln sind aus technischer Sicht noch die Unterführungen zu unter-
scheiden, die wegen ihrer begrenzten Länge nicht zu den Tunnelbauwerken zählen. Die Tunnel dienen zudem 
unterschiedlichen gemeindlichen Zwecken, z.B. dem Verkehr, aber auch der Ver- und Entsorgung der Gemeinde.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Zuführungswege zu den der Gemeinde gehörenden Brücken 
und Tunnel immer unter dem Bilanzposten „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ 
anzusetzen sind. Ebenfalls sind unterirdische ausgebaute Abwasserbeseitigungsanlagen der Gemeinde nicht 
unter diesem Bilanzposten, sondern unter dem gesonderten Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbesei-
tigungsanlagen“ anzusetzen.  
 
 
3.1.2.3.3 Zu Nummer 1.2.3.3 (Gleisanlagen und andere Anlagen): 
 
Unter dem Bilanzposten „Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen“ sind neben dem Stre-
ckennetz für den öffentlichen Personennahverkehr noch sämtliche dem Betrieb des Streckennetzes unmittelbar 
dienenden Anlagen der Streckenausrüstung, z. B. Gleisunterbau, Schienen, Weichen, Oberleitungen, Signale, 
Funk- und Telefonanlagen für die Streckensicherung sowie die sonstige Betriebstechnik, anzusetzen. Die ge-
meindlichen Vermögensgegenstände, die unter diesem Bilanzposten angesetzt werden, können, orientiert an 
örtlichen Steuerungsbedürfnissen, analog der Darstellung der Anlagegüter in der „AfA-Tabelle 90 des Bundesfi-
nanzministeriums“ in der gemeindlichen Bilanz entsprechend gegliedert werden.  
 
Vor der Bilanzierung solcher gemeindlicher Vermögensgegenstände ist von der Gemeinde sorgfältig zu prüfen, 
ob sie auch wirtschaftlicher Eigentümer der betreffenden Vermögensgegenstände ist, z. B. der Gleisanlagen mit 
Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen sowie der weiteren technischen Vermögensgegenstände, die sich 
auf ihrem Gemeindegebiet befinden. In der gemeindlichen Praxis sind diese Wirtschaftsgüter vielfach einer recht-
lich selbstständigen Verkehrsgesellschaft der Gemeinde zugeordnet und werden deshalb nicht von der Gemein-
de, sondern von der Verkehrsgesellschaft bilanziert. 
 
 
3.1.2.3.4 Zu Nummer 1.2.3.4 (Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen): 
 
Unter dem Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ sind die ausgebauten Abwasser-
beseitigungsanlagen der Gemeinde anzusetzen. Unter Abwasserbeseitigungsanlagen versteht man alle Einrich-
tungen zur gemeindlichen Abwasserbeseitigung, insbesondere die Einrichtungen, die dem Sammeln, Fortleiten, 
Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln sowie zum Entwässern von bei der Abwasserbe-
handlung entstehendem Klärschlamm dienen. Derartige gemeindliche Anlagen sind unter Berücksichtigung der 
Benutzungsbedingungen und Auflagen für das Einleiten von behandeltem Abwasser in Gewässer (vgl. §§ $ und 5 
WHG) nach den Regeln der Technik zu errichten und zu betreiben.  
 
Zu den gemeindlichen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind daher sämtliche baulichen Teile 
des Kanalnetzes, z. B. Kanäle, Grundstücksanschlüsse, Straßenabläufe, zu zählen. Dazu gehören aber auch die 
maschinellen Teile des Kanalnetzes, z.B. Dauerpumpwerke, Hochwasserpumpen. Die Kläranlagen der Gemein-
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de, Stauraumkanäle, Regenrückhaltebecken, Regenwasserbehandlungsanlagen und öffentliche Toiletten sind 
ebenfalls diesem Bilanzposten zuzuordnen. Die Strukturierung dieser gemeindlichen Vermögensgegenstände 
kann dabei an die gebührenrechtliche Anlagenstrukturierung angelehnt werden. Von der Gemeinde ist dazu ei-
genverantwortlich zu entscheiden, welche örtliche Bedeutung die einzelnen Arten der gemeindlichen Entwässe-
rungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen haben, sodass ggf. auch der in der Vorschrift benannte Bilanzposten 
weiter aufzugliedern wäre, z. B. in die Posten „Abwassersammelanlagen“ und „Abwasserbehandlungsanlagen“. 
 
 
3.1.2.3.5 Zu Nummer 1.2.3.5 (Straßennetz und Verkehrslenkungsanlagen): 
 
3.1.2.3.5.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter dem Bilanzposten „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ sind alle gemeindli-
chen Straßen, als begeh- und befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmet sind und von Fußgängern und verschiedenen Fahrzeugen benutzt werden, eine glatte Oberfläche 
haben und dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder diesem dienen, anzusetzen. Aber auch örtliche Wege 
und Plätze, die für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet und gewidmet worden 
sind, sind diesem Bilanzposten zuzuordnen.  
 
Bei der Bilanzierung des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen ist zu berücksichti-
gen, dass zur öffentlichen Straße der Straßenkörper, das Zubehör und die Nebenanlagen gehören (vgl. § 2 
StrWG NRW). Zum Zubehör der Straße zählen dabei sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung 
eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, z. B. die Verkehrsschilder, die Ampeln u.a. Dieser zweckbezogene 
Bilanzposten ist jedoch nicht geeignet, als Sammelposten für den Ansatz aller Straßen, Wege und Plätze der 
Gemeinde zu dienen. In einem solchen Fall würde es zu einer Verquickung wertmäßig unterschiedlicher System-
komponenten kommen und die notwendige Transparenz über dieses Vermögen wäre nicht mehr gegeben.  
 
Eine solche Zusammenfassung ist als nicht sachgerecht zu bewerten und würde eine spätere Strukturierung bzw. 
Detaillierung - insbesondere für ein Nachhalten der vermögenswirksamen Zu- und Abgänge - oder der Instand-
haltung dieser gemeindlichen Vermögensgegenstände nicht mehr zulassen. Es besteht zwar keine Verpflichtung 
der Gemeinde zur Untergliederung dieses Bilanzpostens, z. B. nach Straßenklassen, gleichwohl dürfte eine sol-
che Unterteilung des Bilanzpostens sachgerecht sein. Ein Anlass für die Untergliederung kann dabei die Eintei-
lung der öffentlichen Straßen nach ihrer Verkehrsbedeutung sein.  
 
 
3.1.2.3.5.2 Die Strukturierung des Straßennetzes 
 
Für das örtliche Straßennetz der Gemeinde mit den einzelnen Straßen als den Systemkomponenten besteht 
regelmäßig eine fachliche bzw. verkehrsrechtliche Strukturierung, z. B. eine Einteilung der gemeindlichen Straßen 
nach der Verkehrsbedeutung in Straßengruppen. Als Gemeindestraßen werden dabei die Straßen angesehen, 
die vorwiegend dem Verkehr und der Erschließung innerhalb des Gemeindegebietes dienen oder zu dienen be-
stimmt sind. Nach der gesetzlichen Vorschrift sind dieses Straßen, bei denen die Belange des Verkehrs überwie-
gen (Hauptverkehrsstraßen, Zubringerstraßen). Es sind aber auch Straßen, bei denen die Belange der Erschlie-
ßung der anliegenden Grundstücke überwiegen (Anliegerstraßen, verkehrsberuhigte Bereiche) sowie sonstige 
Straßen, die von der Gemeinde für den öffentlichen Verkehr gewidmet sind (vgl. § 3 Absatz 4 StrWG NRW).  
 
Es ist daher sachgerecht, in ähnlicher Art und Weise auch eine Strukturierung für den Ansatz des gemeindlichen 
Straßennetzes in der Bilanz der Gemeinde vorzunehmen. Dabei kann dann z. B. nach der Wertigkeit und der 
Bedeutung der einzelnen Straße sowie dem Bedarf an einzelnen örtlichen Straßenarten unterschieden werden. 
Bei einer solchen Einteilung der gemeindlichen Straßen sollten die möglichen Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaf-
tungsmaßstäbe nicht außer Betracht bleiben, denn die Straßen der Gemeinde sind unter Beachtung ihrer Wert-
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haltigkeit zu bilanzieren. Es ist aber auch eine noch differenziertere Vorgehensweise möglich, z. B. mit einer Un-
terteilung des Straßennetzes nach Straßenabschnitten mit zuvor definierten Knotenpunkten, z. B. mithilfe eines 
Straßenverzeichnisses bzw. Straßenkatasters nach § 4 StrWG NRW. Bei einer solchen Einteilung kann insbe-
sondere auch der örtlich festgestellte Straßenzustand ausreichend berücksichtigt werden. Die katasterrechtlichen 
Grundstücksstrukturen bieten ebenfalls eine Grundlage für eine strukturierte Abbildung des gesamten Straßen-
systems der Gemeinde, z. B. nach den dem Straßenvermögen zugehörigen Flurstücken.  
 
 
3.1.2.3.5.3 Die Straße als Sachgesamtheit  
 
Die in den Gemeinden in vielfacher Form vorhandenen Vermögensgegenstände „Straße“ bestehen aus unter-
schiedlichen fachtechnischen Bauteilen. Erst aus der Zusammenfügung dieser Komponenten entsteht der eigen-
ständige und gebrauchsfähige Vermögensgegenstand „Straße“. Er ist nur als Sachgesamtheit nutzungsfähig im 
Sinne seiner Zwecksetzung. Dieser Vermögensgegenstand ist daher mit einem Auto vergleichbar, das nur durch 
die eingesetzten Komponenten zu einem nutzbaren Vermögensgegenstand wird. Auch wenn nach der Zusam-
menfügung der einzelnen Bauteile der Straße noch deren technische Ausprägung weiter besteht, erfordert es die 
geschaffene Sachgesamtheit, die Betrachtung der Straße in ihren Einzelteilen zu beenden.  
 
Im Blickpunkt steht immer der eigenständige Vermögensgegenstand „Straße“ als gebrauchsfähiges Wirtschafts-
gut der Gemeinde, denn die Straße als Sachgesamtheit entspricht am besten der tatsächlichen und gewollten 
Nutzung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde. Eine gemeindliche Straße ist deshalb als einheitlicher 
Vermögensgegenstand in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Für diesen Vermögensgegenstand ist eine 
durchschnittliche Nutzungsdauer festzusetzen, die anhand der voraussichtlichen Lebensdauer der einzelnen 
Bauteile unter Berücksichtigung der Nutzung der Straße ermittelt werden kann.  
 
Der Komponentenansatz, der z. B. bei Maschinen, als zulässig angesehen wird, wenn die Bestandteile eigen-
ständig austauschbar und bewertbar sind, ist für den Ansatz von gemeindlichen Straßen in der Bilanz der Ge-
meinde nicht zutreffend umzusetzen. So könnte z. B. der Unterbau einer Straße nicht eigenständig ohne eine 
Beseitigung und vollständige Erneuerung des Oberbaus ersetzt werden. Zudem steht der Grundsatz der Einzel-
bewertung diesem Ansatz nicht entgegen. Die Straße stellt auch aus steuerrechtlicher Sicht ein einheitliches 
Wirtschaftsgut dar, denn sie bildet eine „geschlossene Anlage“ und ist daher insgesamt wie ein einziger Vermö-
gensgegenstand zu behandeln, der so zur allgemeinen Benutzung zur Verfügung gestellt wird. Außerdem wird 
auch in anderen Ländern die gemeindliche Straße als einheitliches Wirtschaftsgut betrachtet und einem solchen 
Bilanzansatz der Vorzug gegeben. 
 
 
3.1.2.3.5.4 Keine Bilanzansätze für einzelne Komponenten der Straße  
 
Die Straßen der Gemeinde würden nach einer ausschließlichen technischen Betrachtungsweise in ihren einzel-
nen Bauteilen in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden (Komponentenansatz). Bei dieser Betrachtungswei-
se wird nicht berücksichtigt, dass nach der gemeindlichen Aufgabenerfüllung die Straßen im Sinne ihrer Zweck-
setzung (Widmung) nur als Gesamtheit gebrauchsfähig sind und zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Eine 
sinnvolle Nutzung dürfte bei einer alleinigen Bereitstellung der Tragschicht der Straße oder ihres Unterbaus ohne 
Deckschicht nicht möglich sein. Außerdem stellt die alleinige Erneuerung der Deckschicht keine aktivierungsfähi-
ge Investition und damit keinen Herstellungsaufwand, sondern Erhaltungsaufwand dar. Die an eine solche Be-
trachtung anknüpfende Anlagenbuchhaltung wäre mit einem hohen Aufwand verbunden.  
 
Einem differenzierten Ansatz des Vermögensgegenstandes „Straße“ in der gemeindlichen Bilanz stehen auch die 
einzuhaltenden allgemeinen Voraussetzungen für die Aktivierung von Vermögensgegenständen entgegen. Die-
ses wird nicht dadurch aufgehoben, weil erwartet wird, dass diese Bewertung der Straße im Einzelfall nicht den 
tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten und möglicherweise auch nicht dem Ressourcenverbrauch der Gemeinde 
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entspricht (vgl. Erläuterungen zu § 33 GemHVO NRW). Die Straße der Gemeinde ist ein für die gemeindliche 
Nutzung hergestelltes einheitliches Wirtschaftsgut und darf deshalb für den Ansatz in der gemeindlichen Bilanz 
nicht wieder in ihre Bestandteile zerlegt und daher nicht mit ihren einzelnen Komponenten bilanziert werden.  
 
 
3.1.2.3.5.5 Der Wechsel der Straßenbaulast 
 
Bei einer Änderung der Verkehrsbedeutung einer Straße kann eine Umstufung (Aufstufung oder Abstufung) vor-
genommen werden, um die Straße der zutreffenden Straßengruppe zuzuordnen (vgl. § 8 StrWG NRW). Gleich-
zeitig kann dabei auch ein Wechsel der Straßenbaulast stattfinden, z.B. eine Kreisstraße wird Gemeindestraße. 
In diesen Fällen geht das Eigentum des bisherigen Trägers der Straßenbaulast an der Straße sowie alle Rechte 
und Pflichten entschädigungslos auf den neuen Träger der Straßenbaulast über. Im Rahmen einer Umstufung 
einer Straße kann daher der Gemeinde dieser Vermögensgegenstand als Sachschenkung zufließen. Das Ergeb-
nis dieses fachgesetzlich bestimmten Geschäftsvorgangs der Gemeinde ist unter Berücksichtigung der gemeind-
lichen Bilanzierungsgrundsätze auf der Aktivseite und auf der Passivseite der Bilanz der Gemeinde zu erfassen. 
 
Die Gemeinde muss die ihr zugeordnete Straße dann in ihrer Bilanz ansetzen, auch wenn ihr dafür keine An-
schaffungskosten entstanden sind. Sie muss in diesen Fällen für den übernommenen Vermögensgegenstand 
„Straße“ die Anschaffungskosten ermitteln, die sie im Zeitpunkt des Erwerbs hätte aufwenden müssen, auch 
wenn ihr durch die Hingabe der Straße durch einen Dritten die eigene Finanzierung dieses Vermögensgegen-
standes erspart geblieben ist. Bei der Übernahme einer Straße in das gemeindliche Infrastrukturvermögen ist zu 
beachten, dass auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz das Straßengrundstück getrennt vom Straßenkörper 
anzusetzen und entsprechend auf der Passivseite der Bilanz auch die Sonderpostenbildung vorzunehmen ist. 
 
 
3.1.2.3.6 Zu Nummer 1.2.3.6 (Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens): 
 
3.1.2.3.6.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ sind solche gemeindlichen Infrastruktur-
bauten anzusetzen, die im Bilanzbereich „Infrastrukturvermögen“ nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten 
anzusetzen sind. Derartige gemeindliche Vermögensgegenstände können z. B. Lärmschutzwände, Wildschutz-
zäune, Stützmauern, aber auch Rückhaltebecken für Regenwasser sein sowie Einrichtungen und Anlagen, die 
dem Hochwasserschutz dienen. Ebenso sind auch die eigenen Versorgungseinrichtungen der Gemeinde unter 
diesem Bilanzposten anzusetzen. Dieser Bilanzposten sollte jedoch dann nicht als ausschließlicher Sammelpos-
ten in der gemeindlichen Bilanz enthalten sein, wenn dessen Volumen das Volumen der anderen spezielleren 
Bilanzposten des Bilanzbereiches „Infrastrukturvermögen“ übersteigt.  
 
 
3.1.2.3.6.2 Die Bildung weiterer Bilanzposten 
 
Die gemeindliche Abfallentsorgung mit ihren Bauten kann ein Beispiel für die Bildung eines weiteren Postens im 
Bilanzbereich „Infrastrukturvermögen“ der gemeindlichen Bilanz sein. In den Fällen, in denen die Gemeinde die 
Abfallentsorgung noch selbst durchführt, bietet sich für die Bilanzierung der für diese Aufgabe genutzten ge-
meindlichen Vermögensgegenstände ein Ansatz unter diesem gesonderten Bilanzposten an, z. B. Abfallentsor-
gungsanlagen. Ggf. könnte aber auch ein „Davon-Vermerk“ unter dem Bilanzposten „Sonstige Bauten des Infra-
strukturvermögens“ ausreichend sein.  
 
Von der Gemeinde unter Berücksichtigung der öffentlichen Bedeutung des betreffenden Infrastrukturvermögens 
sowie der tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen und zu entscheiden, ob ein zu-
sätzlicher Bilanzposten oder ein „Davon-Vermerk“ in die gemeindliche Bilanz aufgenommen werden soll. In Ein-
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zelfällen können bei einem Verzicht auf einen weiteren Bilanzposten auch gesonderte Erläuterungen im Anhang 
im gemeindlichen Jahresabschluss ausreichend sein, um die notwendige Transparenz zu gewährleisten. Darüber 
ist von der Gemeinde eigenverantwortlich zu entscheiden. 
 
 
3.1.2.4 Zu Nummer 1.2.4 (Bauten auf fremdem Grund und Boden): 
 
3.1.2.4.1  Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter dem Bilanzposten „Bauten auf fremdem Grund und Boden“ sind die gemeindlichen Bauten anzusetzen, die 
sich nicht auf gemeindlichen, sondern auf fremdem Grund und Boden (Grundstücke Dritter) befinden. Der Dritte 
als Grundstückseigentümer gestattet dadurch der Gemeinde, eine bauliche Anlage auf seinem Grund und Boden 
zu errichten und vorzuhalten. Der Bilanzposten „Bauten auf fremdem Grund und Boden“ hat daher besondere 
Bedeutung für den Bereich der baulichen Anlagen der Gemeinde in Form von Betriebsvorrichtungen, z. B. Tra-
fostationen, Druckreglerstationen, die zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde notwendig sind.  
 
Diese gemeindlichen Einrichtungen stellen keine betrieblichen Einrichtungen dar, sondern selbstständige bauli-
che Einheiten, die sich nicht auf gemeindlichen Grundstücken befinden. Das bestehende Rechtsverhältnis zwi-
schen der Gemeinde und dem Dritten als Grundstückseigentümer beinhaltet entgegen den grundstücksgleichen 
Rechten jedoch kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht. Dieses Recht zur Nutzung eines fremden 
Grundstückes durch die Gemeinde ist vielmehr vertraglich gesichert, z. B. durch Miet- oder Pachtvertrag und ggf. 
mit dauernder dinglicher Sicherung des Nutzungsverhältnisses durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit.  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Bauten der Gemeinde auf fremdem Grund und Boden sind in 
dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 05 zugeordnet (vgl. § 27 
Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 
 
 
3.1.2.4.2 Infrastrukturvermögen auf fremden Grund und Boden 
 
In Einzelfällen, in denen die Gemeinde nicht rechtlicher Eigentümer des Grund und Bodens ist, auf dem ihr Infra-
strukturvermögen errichtet wurde, führt das Rechtsverhältnis zwischen der Gemeinde und einem Dritten als 
Grundstückseigentümer i.d.R. dazu, dass das auf dem betreffenden Grundstück stehende Infrastrukturvermögen 
in der gemeindlichen Bilanz unter dem Bilanzposten „Bauten auf fremden Grund und Boden“ anzusetzen ist. 
Dabei muss die besondere Zwecksetzung der Daseinsvorsorge berücksichtigt werden, auch wenn der Vermö-
gensgegenstand des gemeindlichen Infrastrukturvermögens ein Bauwerk (bauliche Anlage) darstellt.  
 
Die besondere Zwecksetzung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens drückt sich insbesondere durch die für 
das gemeindliche Infrastrukturvermögen vorgesehenen Bilanzposten aus, denn der gesonderte Ausweis in der 
gemeindlichen Bilanz soll ein Zusammenhang der Infrastrukturbauwerke mit den von der Gemeinde zu erfüllen-
den Aufgaben aufzeigen. Ein gemeindlicher Straßenkörper, der auf einem fremden Grundstück errichtet worden, 
aber wirtschaftlich der Gemeinde zuzurechnen ist, stellt weiterhin einen Vermögensgegenstand des gemeindli-
chen Infrastrukturvermögens dar und ist entsprechend in der Bilanz der Gemeinde anzusetzen.  
 
Eine solche bilanzielle Zuordnung ist bei gesondert auszuweisenden, bedeutenden gemeindlichen Vermögens-
gegenständen auch sachgerecht. Bei diesen Vermögensgegenständen muss der Verwendung im Sinne der ge-
meindlichen Aufgabenerfüllung und einer entsprechenden bilanziellen Abbildung, z. B. wegen des Nachweises 
des gesamten Straßennetzes, ein Vorrang vor dem Ansatz nach den rechtlichen Eigentumsverhältnissen bei dem 
betreffenden Grundstück eingeräumt werden. In solchen Fällen kommt ein Ansatz dieser Vermögensgegenstände 
unter dem Bilanzposten „Bauten auf fremdem Grund und Boden“ nicht in Betracht. 
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3.1.2.5 Zu Nummer 1.2.5 (Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler): 
 
3.1.2.5.1 Der Ansatz von Kunstgegenständen 
 
Unter dem Bilanzposten „Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler“ sind gemeindliche Vermögensgegenstände anzu-
setzen, deren Erhaltung und Pflege wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen 
Interesse liegt und die fachtechnisch dem Begriff "Kunstgegenstände" zuzuordnen sind. Als Kunstgegenstände 
werden z. B. Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten, Sammlungen sowie Gegenstände mit kulturhistorischer Bedeu-
tung angesehen.  
 
Die Medien der Gemeinde, z. B. Bücher und andere Bibliotheksbestände, die den Einwohnern der Gemeinde zur 
Einsichtnahme und/oder Ausleihung zur Verfügung gestellt werden und keine gemeindliche Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung darstellen, sind ebenfalls unter diesem Bilanzposten auszuweisen. Insbesondere die bei der 
Gemeinde vorhandenen historischen Medien gelten dabei als Kunstgegenstände. Vielfach wird für den bilanziel-
len Ansatz von gemeindlichen Medien auch ein Festwert gebildet (vgl. § 34 Absatz 1 GemHVO NRW). Die Ge-
genstände, die als „Kunst am Bau“ mit einem Gebäude verbunden sind, stellen dagegen keinen eigenständigen 
Vermögensgegenstand dar und sind nicht unter diesem Bilanzposten anzusetzen.  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Kunstgegenstände der Gemeinde sind in dem vom Innenministe-
rium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 06 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO 
NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 
6300). 
 
 
3.1.2.5.2 Der Ansatz von Kulturdenkmälern 
 
Der Bilanzposten beinhaltet auch alle Arten von Denkmälern. Als Denkmäler werden Sachen, Mehrheiten von 
Sachen und Teile von Sachen, an deren Erhaltung und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht, angesehen 
(vgl. § 2 Absatz 1 DSchG NRW). Die zu bilanzierenden Denkmäler müssen dabei bedeutend für die Geschichte 
des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbeits-und Produktionsverhältnisse sein. 
Zudem müssen für die Erhaltung und Nutzung der gemeindlichen Denkmäler künstlerische, wissenschaftliche, 
volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen. Der Eintrag von gemeindlichen Vermögensgegenständen 
in die Denkmalschutzliste bietet Anhaltspunkte dafür, ob ein Ansatz unter diesem Bilanzposten zu erfolgen hat. 
 
Als Baudenkmäler gelten in diesem Zusammenhang die Denkmäler, die aus baulichen Anlagen oder Teilen bauli-
cher Anlagen bestehen. Solche Baudenkmäler gehören bilanziell nicht zu den gemeindlichen Gebäuden und sind 
deshalb nicht unter den gebäudebezogenen Bilanzposten anzusetzen. Vielfach gelten auch Garten-, Friedhofs- 
und Parkanlagen sowie andere von Menschen gestaltete Landschaftsteile als Baudenkmäler. In den Fällen, in 
denen die Baudenkmäler der Gemeinde aber als Gebäude genutzt werden, sind diese Vermögensgegenstände 
unter Berücksichtigung der Nutzungsart unter dem Bilanzposten „Bebaute Grundstücke“ anzusetzen. Diese bilan-
zielle Zuordnung wirkt sich auch auf den Wert der Baudenkmäler und dessen Fortschreibung aus. 
 
Die historischen Ausstattungsstücke sind i wie Baudenkmäler zu behandeln, sofern sie mit dem Baudenkmal eine 
Einheit im Sinne eines Denkmalwertes bilden (vgl. § 2 Absatz 2 DSchG NRW). Zu diesem Bilanzposten gehören 
daher z. B. auch Kriegerdenkmäler, Ehrenfriedhöfe oder Säulen, Gedenktafeln und Gedenksteine sowie Wege-
kreuze. Es sind unter dem Bilanzposten auch die Bodendenkmäler der Gemeinde anzusetzen. Als Bodendenk-
mäler werden bewegliche oder unbewegliche Denkmäler, die sich im Boden befinden oder befanden, angesehen. 
Als Bodendenkmäler gelten dabei auch Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit, 
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ferner Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, die durch nicht mehr selbst-
ständig erkennbare Bodendenkmäler hervorgerufen worden sind (vgl. § 2 Absatz 5 DSchG NRW). 
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Kulturdenkmäler der Gemeinde sind in dem vom Innenministeri-
um bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 06 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO 
NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 
6300). 
 
 
3.1.2.6 Zu Nummer 1.2.6 (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge): 
 
3.1.2.6.1 Der Ansatz von Maschinen und technischen Anlagen 
 
Unter dem Bilanzposten „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ sind die technischen Gegenstände der 
Gemeinde anzusetzen, die der gemeindlichen Leistungserstellung bzw. der Aufgabenerfüllung dienen. Sie müs-
sen als gemeindliche Vermögensgegenstände selbstständig bewertbar und als nicht fest mit einem Gebäude 
verbunden anzusehen sein. Für die Bilanzierung müssen für Maschinen, technische Anlagen oder Fahrzeuge 
jedoch keine gesonderten Posten gebildet werden. Außerdem sollen steuerrechtliche Aspekte, wie sie z. B. bei 
„Betrieben gewerblicher Art“ zum Tragen kommen, von der Gemeinde beim Ansatz in der gemeindlichen Bilanz 
unberücksichtigt bleiben. 
 
Als technische Anlagen und Maschinen sind unter diesem Bilanzposten sämtliche vom unbeweglichen Vermögen 
abgegrenzte Betriebsvorrichtungen, z. B. Blockheizkraftwerke, Notstromaggregate, Druckmaschinen, Kompresso-
ren etc., anzusetzen. Auch sonstige gemeindliche Vorrichtungen, die zu einer Betriebsanlage gehören, sind unter 
diesem Bilanzposten anzusetzen. Ferner können hier auch Betriebsvorrichtungen im technischen Sinne ange-
setzt werden, z. B. Lastenaufzüge, Klimaanlagen, Autoaufzüge in Parkhäusern, Verkaufsautomaten, Tresoranla-
gen, Schauvitrinen, etc., die steuerrechtlich ggf. anders zu behandeln sind. Dagegen sind technische Geräte, die 
als Betriebs- und Geschäftsausstattung genutzt werden, nicht unter diesem Bilanzposten anzusetzen. 
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Maschinen und technischen Anlagen der Gemeinde sind in dem 
vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 07 zugeordnet (vgl. § 27 Ab-
satz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, 
SMBl. NRW. 6300). 
 
 
3.1.2.6.2 Der Ansatz von Fahrzeugen 
 
Unter dem Bilanzposten „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ sind auch alle Fahrzeuge der Gemein-
de, die von ihr als Transport- und Verkehrsmittel genutzt werden, anzusetzen. Sie sind i.d.R. entsprechend ihrer 
vorgesehenen Verwendung konstruiert. Die Fahrzeuge der Gemeinde dienen dabei nicht ausschließlich dem 
öffentlichen Verkehr. In diesem Zusammenhang ist von der Gemeinde zu prüfen, ob das für bestimmte gemeind-
liche Aufgaben vorhandene technische Gerät in einem sehr engen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit 
einem bestimmten Fahrzeug steht. In einem solchen Fall stellen diese ansonsten eigenständigen Vermögensge-
genstände der Gemeinde eine Sachgesamtheit dar, die entsprechend zu bilanzieren ist. 
 
Unter diesem Bilanzposten sind sowohl die marktgängigen Fahrzeuge, z. B. Personenkraftwagen, Lastkraftwa-
gen, Busse, Anhänger, Krafträder, Fahrräder u.a., als auch die kommunalen Spezialfahrzeuge, z.B. Einsatzfahr-
zeuge der Feuerwehr, Löschboote, Friedhofsbagger oder Kehrmaschinen sowie Entsorgungsfahrzeuge der Ab-
fall- und Abwasserbeseitigung, anzusetzen. Eine besondere Gruppenbildung nach Fahrzeugarten oder Fahrzeug-
typen braucht nicht erfolgen. Wichtige Angaben zu den Einsatz- und Verwendungszwecken der gemeindlichen 
Fahrzeuge sollte ggf. der Anhang enthalten. 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 41 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2211 

 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Fahrzeuge der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium 
bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen ebenfalls der Kontengruppe 07 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemH-
VO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 
6300). 
 
 
3.1.2.7 Zu Nummer 1.2.7 (Betriebs- und Geschäftsausstattung): 
 
Unter dem Bilanzposten „Betriebs- und Geschäftsausstattung“, der als Sammelposten genutzt werden kann, sind 
alle gemeindlichen Vermögensgegenstände anzusetzen, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb bzw. der Verwal-
tungstätigkeit der Gemeinde dienen. Es sind daher Einrichtungsgegenstände von Büros, z. B. Stühle, Tische, 
Schränke, unter diesem Bilanzposten anzusetzen. Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören auch die IT-
Infrastruktur sowie die Hardware der Gemeinde.  
 
Der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Gemeinde sind auch die Nutzpflanzungen auf landwirtschaftlich 
genutzten Anbauflächen und sonstige pflanzliche Erzeugnisse sowie die Nutztiere zuzuordnen, z. B. die Obstan-
lagen. Diese Vermögensgegenstände aus der landwirtschaftlichen Tätigkeit oder Produktion der Gemeinde die-
nen i.d.R. den Erwerbszwecken. Sie sollen deshalb in der gemeindlichen Bilanz auch der Geschäftstätigausstat-
tung der Gemeinde zugerechnet und nicht als unter den Aufbauten oder Anlagen auf unbebauten Grundstücken 
bilanziert werden. 
 
Das auf forstwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde stehende Holz ist ebenfalls diesem Bilanzposten zuzuord-
nen, wenn es von erheblicher Bedeutung oder für die forstliche Produktion genutzt bzw. dafür vorgesehen ist. 
Dabei ist zu beachten, dass der Baumbestand einen getrennt vom Grund und Boden anzusetzenden Vermö-
gensgegenstand darstellt, der zudem als nicht abnutzbar einzustufen ist. Bei dessen Nutzung muss ggf. geprüft 
werden, ob dadurch eine Umgliederung ins gemeindliche Umlaufvermögen ausgelöst wird, z. B. durch den Ein-
schlag von Holz. Ein solcher Einschlag bedeutet für das Anlagevermögen eine Wertminderung und für das Um-
laufvermögen neue Wertansätze in Form von Herstellungskosten. Der Umfang der Wertminderung besteht dabei 
i.d.R. aus der Differenz zwischen dem bilanzierten Buchwert und dem Wert des ggf. verbleibenden Baumbestan-
des. Der ermittelte Differenzbetrag stellt dabei dann gleichzeitig die Herstellungskosten des eingeschlagenen 
Holzes dar. 
 
Die Einrichtungsgegenstände von Werkstätten der Gemeinde einschließlich der erforderlichen Werkzeuge sind 
ebenfalls unter dem Bilanzposten anzusetzen. Die Abgrenzung zwischen Maschinen und technischen Anlagen ist 
dabei im Einzelfall vor Ort zu klären. Aber auch der fachlich geprägte Geschäftsbetrieb der Gemeinde ist dazu 
zurechnen, mit der Folge, dass auch Schaufeln, Spaten und Harken der Grünpflege, Strahlrohre und Schläuche 
im Feuerwehrbereich, Spielsachen in Kindertageseinrichtungen, Geschirr in der Altentagesstätte sowie Lehr-, 
Lern- und sonstiges Unterrichtsmaterial unter diesem Bilanzposten anzusetzen sind.  
 
Diese Ansatzpflicht besteht, soweit die betreffenden Vermögensgegenstände von der Gemeinde nicht gesondert 
als geringwertige Vermögensgegenstände behandelt werden oder durch besondere Zusammenfassungen bei 
diesem Posten in einem „Davon-Vermerk“ angesetzt werden. Für die gemeindlichen Vermögensgegenstände, die 
dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen, kann aber auch ein Gruppenwert bzw. bei relativ kon-
stantem Bestand auch ein Festwert für den Ansatz in der gemeindlichen Bilanz gebildet werden (vgl. § 34 Absatz 
1 und 3 GemHVO NRW).  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzende Betriebs- und Geschäftsausstattung der Gemeinde ist in dem vom 
Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 08 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 
GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. 
NRW. 6300). 
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3.1.2.8 Zu Nummer 1.2.8 (Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau): 
 
3.1.2.8.1 Der Ansatz von geleisteten Anzahlungen  
 
3.1.2.8.1.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter dem Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau“ sind geleistete Anzahlungen der Gemeinde 
auf Sachanlagen anzusetzen, und zwar abhängig davon, ob die spätere Leistung des Dritten in der gemeindli-
chen Bilanz aktivierbar ist. Diese Finanzleistungen der Gemeinde beinhalten die geldlichen Vorleistungen auf 
noch zu erhaltendes Anlagevermögen, z. B. Grundstücke, Gebäude, technische Anlagen, die i.d.R. künftig als 
gemeindliche Vermögensgegenstände bilanziert werden. Dieser gesonderte Bilanzposten ist geboten, denn für 
die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden geleisteten Anzahlungen stellt die Erbringung von Zahlungen 
durch die Gemeinde die Ursache dar, während der Erwerb der zu bilanzierenden Vermögensgegenstände der 
Gemeinde regelmäßig durch Lieferungen und Leistungen entsteht.  
 
Die gemeindlichen Anzahlungen sind nicht unter den Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, weil sie nur 
einen Teil der von der Gemeinde dem Dritten geschuldete Gegenleistung ausmachen. Es ist jedoch nicht erfor-
derlich, den Bilanzposten entsprechend zu untergliedern oder durch eine Vielzahl von „Davon-Vermerken“ eine 
Beziehung zu den jeweils betroffenen Posten des Sachanlagevermögens herzustellen. Die geleisteten Anzahlun-
gen müssen von der Gemeinde zudem solange bilanziert werden, bis der der damit finanzierte Vermögensge-
genstand in das gemeindliche Vermögen übergegangen ist. Zu diesem Zeitpunkt ist eine entsprechende Umbu-
chung (Umschichtung) auf den dann zutreffenden Bilanzposten auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz vor-
zunehmen.  
 
Eine solche bilanzielle Handhabung ist mit der Bilanzierung der noch nicht zweckentsprechend verwendeten 
Zuwendungen auf der Passivseite der Bilanz vergleichbar. Die Gemeinde hat auf der Passivseite ihrer Bilanz die 
erhaltenen Vorleistungen zur Finanzierung künftiger Vermögensgegenstände unter den Bilanzposten „Erhaltene 
Anzahlungen“ anzusetzen, solange der Vermögensgegenstand nicht in Betrieb genommen wurde. Erst dann 
dürfen die erhaltenen Finanzleistungen z. B. in den Bilanzposten „Sonderposten für Zuwendungen“ umgebucht 
(umgeschichtet) werden.  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden geleisteten Anzahlungen der Gemeinde auf Sachanlagen sind in 
dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 09 zugeordnet (vgl. § 27 
Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 
 
 
3.1.2.8.1.2 Der Bilanzierungszeitpunkt  
 
Die Anzahlungen der Gemeinde stellen somit gemeindliche Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Ge-
schäftes zum Erwerb eines neuen Vermögensgegenstandes dar. Leistet die Gemeinde eine Anzahl auf einen 
neuen Vermögensgegenstand und dient dies der dauerhaften Investition der Gemeinde, bewirkt dies eine (ggf. 
anteilige) Leistungserfüllung der Gemeinde sowie ein Bilanzierungserfordernis. Der Umfang des Wertansatzes für 
die geleisteten Anzahlungen in der gemeindlichen Bilanz ist dabei aus den diesbezüglichen Zahlungsströmen 
bezogen auf den Abschlussstichtag (Nennwert) zu ermitteln. Mit der Bilanzierung der von der Gemeinde geleiste-
ten Anzahlungen werden die noch laufenden Investitionsvorhaben der Gemeinde auch bilanziell offen gelegt.  
 
Im Zusammenhang mit der Erbringung von Vorleistungen durch die Gemeinde, die als geleistete Anzahlungen zu 
bilanzieren sind, ist zu beachten, dass die im gemeindlichen Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen für in-
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vestive Auszahlungen erst dann in Anspruch genommen werden dürfen, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfor-
dert. Außerdem ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Verpflichtungen der Gemeinde erst bei 
ihrer Fälligkeit erfüllt werden (vgl. § 23 Absatz 1 und 3 GemHVO NRW). Die Gemeinde hat daher im Rahmen des 
Anhangs die wesentlichen Angaben über von ihr geleistete Anzahlungen zu machen, die von Bedeutung für den 
gemeindlichen Jahresabschluss sind. Sie sollte ggf. dazu eine entsprechende Übersicht bieten. 
 
Die von der Gemeinde geleisteten Anzahlungen haben regelmäßig keinen unmittelbaren Zeitraumbezug im Sinne 
einer Rechnungsabgrenzung, sodass für diese Finanzleistungen ein Ansatz in der gemeindlichen Bilanz unter 
dem Bilanzposten „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (vgl. § 42 Absatz 1 GemHVO NRW) nicht in Betracht 
kommt. Außerdem sind die von der Gemeinde geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
nicht unter diesem Bilanzposten, sondern im betreffenden Bilanzbereich gesondert anzusetzen. Der gesonderte 
Ansatz gilt entsprechend für geleistete Anzahlungen auf Vorräte, die in der gemeindlichen Bilanz unter dem Um-
laufvermögen anzusetzen sind.  
 
 
3.1.2.8.1.3 Keine sonstigen Anzahlungen  
 
Beim Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen durch die Gemeinde kann der 
Fall eintreten, dass die Gemeinde zur Leistung einer Anzahlung verpflichtet ist. Sie hat diesen Sachverhalt dann 
zum Abschlussstichtag zu bilanzieren. In solchen Fällen gilt, dass solche geleisteten Anzahlungen getrennt von 
den übrigen Wertansätzen anzusetzen sind und auch nicht unter den für Sachanlagen vorgesehenen Posten 
"Geleistete Anzahlungen" angesetzt werden dürfen. Die Gemeinde hat deshalb für solche geleisteten Anzahlun-
gen einen eigenen Bilanzposten im betroffenen Bilanzbereich zu schaffen. 
 
 
3.1.2.8.2 Der Ansatz von Anlagen im Bau   
 
Unter dem Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen in Bau“ sind auch die Werte der 
noch nicht fertiggestellten bzw. noch nicht betriebsbereiten Sachanlagen auf einem eigenen Grundstück der Ge-
meinde oder einem fremden Grundstück anzusetzen (Anlagen im Bau). Für diese Vermögensgegenstände sind 
die gemeindlichen Aufwendungen aufgrund von Fremdleistungen oder Eigenleistungen der Gemeinde für die bis 
zu diesem Stichtag noch nicht fertiggestellten Anlagen (Vermögensgegenstände) bezogen auf den Abschluss-
stichtag unter Beachtung der Herstellungskosten nach § 33 GemHVO NRW zu ermitteln. 
 
Bei der Bilanzierung von „Anlagen im Bau“ ist auch zu beachten, dass bei diesen gemeindlichen Vermögensge-
genständen die Wertminderungen i.d.R. erst nach deren Inbetriebnahme bzw. Nutzung durch die Gemeinde 
einsetzen. Im Zeitraum der Herstellung eines Vermögensgegenstandes sind daher von der Gemeinde noch keine 
planmäßigen Abschreibungen vorzunehmen (vgl. § 35 Absatz 1 GemHVO NRW). Kommt es aber bereits in die-
ser Zeit zu einer dauerhaften Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, ist ggf. eine außerplanmäßige 
Abschreibung durch die Gemeinde vorzunehmen (vgl. § 35 Absatz 5 GemHVO NRW). 
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Anlagen im Bau bei der Gemeinde sind in dem vom Innenminis-
terium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen ebenfalls der Kontengruppe 09 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 
GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. 
NRW. 6300).  
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3.1.3 Zu Nummer 1.3 (Finanzanlagen):  
 
3.1.3.01 Die Inhalte des Bilanzbereiches 
 
Im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte der Gemeinde angesetzt, die auf Dauer finanziel-
len Anlagezwecken oder Verbindungen zu den gemeindlichen Betrieben dienen sowie die damit zusammenhän-
genden Ausleihungen. Daher ist zu unterscheiden, ob die gemeindlichen Finanzanlagen auf einer öffentlich-
rechtlichen, einer gesellschaftsrechtlichen oder einer schuldrechtlichen Grundlage aufbauen. Die gemeindlichen 
Finanzanlagen bilden die Finanzinvestitionen der Gemeinde ab, die sie einem gemeindlichen Betrieb als Fremd-
kapital oder Eigenkapital auf Dauer für betriebliche Zwecke gewährt hat. In der gemeindlichen Bilanz sollen die 
Finanzanlagen der Gemeinde mindestens wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Das Finanzanlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz 

 
 
- Anteile an verbundenen Unternehmen, 
 
 
- Beteiligungen, 
 
 
- Sondervermögen. 
 
 
- Wertpapiere des Anlagevermögens. 
 
 
- Ausleihungen, 
 - an verbundene Unternehmen, 
 - an Beteiligungen, 
 - an Sondervermögen, 
 - sonstige Ausleihungen. 
 

Abbildung 562 „Das Finanzanlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz“ 
 
In diesem Zusammenhang wird durch die Gliederung der gemeindlichen Bilanz auch ein Überblick über die Ver-
bundenheit der Gemeinde mit ihren Betrieben gegeben, denn zuerst werden z. B. die „verbundenen Unterneh-
men bilanziert. Der besondere Bilanzbereich „Finanzanlagen“ zeigt daher auf, in welchem Umfang und in welchen 
Formen die Gemeinde aufgrund ihrer Organisationshoheit ihre Aufgaben in Formen privatrechtlicher und öffent-
lich-rechtlicher Betriebe durchführt und dafür Finanzinvestitionen leistet. In diesem Bilanzbereich werden deshalb 
Anteile der Gemeinde an ihren gemeindlichen Betrieben erfasst, unabhängig davon, ob diese Betriebe auf der 
Grundlage des öffentlichen Rechts oder des Privatrechts errichtet worden sind.  
 
Ein gesonderter Ansatz für einen gemeindlichen Betrieb setzt dabei voraus, dass dieser mindestens organisato-
risch selbstständig ist und über einen eigenen Rechnungskreis verfügt, z. B. Eigenbetriebe nach § 114 GO NRW. 
Andere Sonderformen aus der gemeindlichen Aufgabenerfüllung, z. B. die Gruppen von Sondervermögen der 
Gemeinde nach § 97 Absatz 1 Nummer 1 und 2 GO NRW, gehören dagegen nicht dazu, weil diese zum Haushalt 
der Gemeinde gehören (vgl. § 97 Absatz 2 Satz 2 GO NRW).  
 
Beim Ansatz eines gemeindlichen Betriebes in der Bilanz der Gemeinde sind die vielfältigen geschäftlichen Ver-
bindungen zwischen dem einzelnen Betrieb und der Verwaltung der Gemeinde nicht unbeachtlich. Die wirtschaft-
liche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinde führt regelmäßig zu Erkenntnissen über die gemeindli-
chen Betriebe, die auch für die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses nach § 116 GO NRW brauch-
bar sind und von der Gemeinde genutzt werden sollten (vgl. 11. Teil der Gemeindeordnung).  
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Es gilt daher, bei der Ermittlung des Wertansatzes von gemeindlichen Betrieben in der Bilanz der Gemeinde 
bereits die Erfordernisse des gemeindlichen Gesamtabschlusses zu berücksichtigen. Bei der Beurteilung, ob 
solche Sachverhalte im Einzelfall gegeben sind, kann nicht auf die örtlichen Gegebenheiten am jeweiligen Ab-
schlussstichtag abgestellt werden, sondern nur auf die zukunftsbezogene Beteiligungsabsicht der Gemeinde. Die 
Kenntnisse darüber sind dann besonders wichtig, wenn zum Abschlussstichtag zu klären ist, ob Wertpapiere in 
der Hand der Gemeinde als betriebliche Beteiligungen, als Wertpapiere des Anlagevermögens oder des Umlauf-
vermögens zu bilanzieren sind.  
 
Für das Vorliegen einer gemeindlichen Beteiligung ist es dabei unerheblich, ob die Anteile der Gemeinde an 
einem gemeindlichen Betrieb in Wertpapieren gehalten werden oder nicht. Bei der Bilanzierung von Wertpapieren 
muss nicht nur geprüft werden, ob neben der „Daueranlageabsicht“ der Gemeinde noch eine unternehmerische 
Einflussnahme beabsichtigt ist, sondern auch, ob weitere Anhaltspunkte aufzeigen, dass die Wertpapiere dem 
Nutzen des eigenen Geschäftsbetriebes und der Herstellung einer dauernden Verbindung zu dem betreffenden 
gemeindlichen Betrieb dienen.  
 
In den Fällen, in denen diese Kriterien erfüllt sind, dürfte eine Beteiligung der Gemeinde gegeben sein. Die ge-
meindlichen Wertpapiere sind dann in der gemeindlichen Bilanz im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ zu bilanzieren 
und entsprechend der Untergliederung anzusetzen. In den Fällen aber, in denen es an den unternehmerischen 
Kriterien aufseiten der Gemeinde fehlt, sind die von der Gemeinde gehaltenen Wertpapiere zwar im gleich Bi-
lanzbereich, jedoch unter dem gesonderten Bilanzposten „Wertpapiere des Anlagevermögens“ anzusetzen, so-
weit diese Wertpapiere auf Dauer gehalten werden.  
 
In diesem Bilanzbereich sind auch die gemeindlichen Anstalten des öffentlichen Rechts (vgl. § 114a GO NRW) 
und die Sondervermögen mit eigenem Rechnungskreis (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 1 und 2 GO NRW), die ge-
meindlichen Zweckverbände nach GkG NRW sowie andere öffentlich-rechtliche Organisationsformen anzuset-
zen, wenn diese gemeindliche Aufgaben erfüllen. Aber auch die unterschiedlichen Unternehmen und Einrichtun-
gen der Gemeinde in einer Rechtsform des privaten Rechts (vgl. § 108 GO NRW) sind unter den Bilanzposten 
des Bilanzbereiches „Finanzanlagen“ anzusetzen. 
 
 
3.1.3.02 Die Anzahlungen auf Finanzanlagen 
 
Beim Erwerb von Finanzanlagen durch die Gemeinde kann der Fall eintreten, dass die Gemeinde zur Leistung 
einer Anzahlung verpflichtet ist. Sie hat diesen Sachverhalt dann zum Abschlussstichtag zu bilanzieren. In sol-
chen Fällen gilt wie bei den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen, dass geleistete An-
zahlungen getrennt von den übrigen Wertansätzen unter den gemeindlichen Finanzanlagen anzusetzen sind. Die 
Gemeinde hat daher in solchen Fällen einen eigenen Bilanzposten zu schaffen, auch wenn nach den Vorgaben 
für die Bilanzgliederung kein gesonderter Posten dafür vorgesehen ist. 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die geleisteten Anzahlungen für Finanzanlagen nicht unter dem 
gesonderten Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen“ zu erfassen sind, der für Anzahlungen für gemeindliche 
Sachanlagen bestimmt ist (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.8 GemHVO NRW). Die Finanzanlagen der Gemeinde 
sind bilanziell nicht den gemeindlichen Sachanlagen zugeordnet worden. Die von der Gemeinde geleisteten An-
zahlungen haben zudem auch keinen Zeitraumbezug im Sinne einer bilanziellen Rechnungsabgrenzung, sodass 
deshalb auch kein Ansatz unter dem Bilanzposten „Aktive Rechnungsabgrenzung“ in Betracht kommen kann. 
 
 
3.1.3.03 Die Bilanzierung bei einer Ausgliederung 
 
Die Gemeinde kann aus ihrem Vermögen einen Teil oder mehrere Teile durch Übertragung auf einen bestehen-
den oder mehrere bestehende Betriebe (übernehmende Betriebe) im Rahmen der zulässigen wirtschaftlichen 
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Betätigung übertragen (vgl. §§ 107 ff. GO NRW). Sie kann auch eine solche Übertragung zur Neugründung eines 
gemeindlichen Betriebes vornehmen. Im Rahmen solcher gemeindlicher Geschäftsvorfälle findet i.d.R. ein ver-
mögensmäßiger Austausch dadurch statt, dass der Gemeinde neue Anteile an den übernehmenden Betrieben 
oder Mitgliedschaften gewährt werden. Derartige gemeindliche Vorgänge gelten als Ausgliederungen.  
 
Die Gemeinde muss zum nächsten Abschlussstichtag ihre Bilanz unter Berücksichtigung der neuen Vermögens-
situation und damit entsprechend dem erfolgten Tausch von gemeindlichen Vermögen und Schulden gegen An-
teile an dem betreffenden Betrieb in der gemeindlichen Bilanz aufstellen. Sie hat dabei die Anschaffungskosten 
der erweiterten oder neuen Beteiligung zu bestimmen sowie durch entsprechende Angaben im Anhang die vor-
genommenen Veränderungen darzulegen. Sofern eine Ausgliederung unterjährig erfolgt, löst dieser Vorgang 
keine Pflicht zur Aufstellung einer Zwischenbilanz aus, denn die Gemeinde nimmt z. B. in den Fällen der Erweite-
rung eines bestehenden Betriebes eine Umschichtung innerhalb ihres Vermögens vor.  
 
 
3.1.3.03 Die Beteiligung mehrerer Gemeinden an einem Betrieb 
 
An einem gemeindlichen Betrieb können durchaus auch mehrere Gemeinden beteiligt sein. Dies gilt jedoch nicht 
bei einem Eigenbetrieb nach § 114 GO NRW sowie bei einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts nach 
§ 114a GO NRW. Sind mehrere Gemeinden gemeinsam an einem gemeindlichen Betrieb beteiligt, kann ein sol-
cher Betrieb nicht ohne eine gemeinsame Abstimmung in den Bilanzen der einzelnen Gemeinden als Anteilseig-
ner angesetzt werden, denn ein derartiger Betrieb ist immer als eine Sachgesamtheit zu behandeln. Der Ge-
samtwert eines solchen gemeindlichen Betriebes ist, aufgeteilt auf die einzelnen Bilanzen der Beteiligten, zu 
bilanzieren, so die anteilsbezogenen Wertansätze in den Bilanzen der einzelnen beteiligten Gemeinden enthalten 
sein müssen. Diese Vorgabe erfordert u.a. eine ständige Zusammenarbeit der Gemeinden als Beteiligte an einem 
solchen gemeindlichen Betrieb, u.a. auch, um für die Bilanzierung zum Abschlussstichtag den jeweils anzuset-
zenden Wertansatz abzustimmen. Nur dann wird der gemeindlichen Aufgabenerfüllung in verselbstständigter 
Form, die dem Betrieb zweckgerichtet obliegt, in ausreichendem Maße Rechnung getragen. 
 
 
3.1.3.04 Nicht bilanzierungsfähige Organisationsformen und Mitgliedschaften 
 
3.1.3.04.1 Keine Bilanzierung von Verwaltungs- und Regiebetrieben 
 
Die gemeinderechtlich nicht näher geregelten „internen Betriebe“ für abgegrenzte Aufgabenbereiche der Ge-
meinde werden allgemein als Verwaltungsbetriebe bezeichnet. Sie sind Teil der gemeindlichen Verwaltung und 
daher organisatorisch sowie rechtlich und wirtschaftlich unselbstständig. Zu solchen Betriebsformen gehören 
auch die Betriebe der Gemeinde, die als Regiebetriebe bezeichnet werden und bei denen nur die Gemeinde und 
nicht der Betrieb eine Rechtsbeziehung mit einem Wirtschaftspartner eingehen kann. Die Verwaltungsbetriebe 
und die Regiebetriebe der Gemeinde sind als unselbstständige Verwaltungseinheiten außerdem an den jährli-
chen Haushaltsplan der Gemeinde gebunden, der unter Berücksichtigung der entsprechenden Produktorientie-
rung die ihnen zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen sowie Zahlungen zu enthalten hat. Diese gemeindli-
chen Betriebsformen stellen daher keine bilanzierungsfähigen Organisationsformen der Gemeinde dar, die in der 
gemeindlichen Bilanz unter den Finanzanlagen gesondert anzusetzen wären. 
 
 
3.1.3.04.2 Keine Bilanzierung von „Betrieben gewerblicher Art“ 
 
Ein „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA) der Gemeinde stellt keine gemeinderechtlich bestimmte abgrenzbare eigen-
ständige wirtschaftliche Betätigungsform der Gemeinde dar. Es bedarf daher auch keiner entsprechenden aus-
drücklichen Regelung über diese steuerrechtliche Sonderform, auch wenn diese in bestimmten Aufgabenberei-
chen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung genutzt wird. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft verlangt für die 
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Sonderform „Betrieb gewerblicher Art“ keinen gesonderten Nachweis innerhalb der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft, z.B. im Haushaltsplan der Gemeinde, an den die gemeindliche Verwaltung bei ihrer Tätigkeit gebunden ist 
(vgl. § 79 Absatz 3 GO NRW).  
 
Eine steuerrechtliche Maßgeblichkeit mit Auswirkungen auf den gemeindlichen Jahresabschluss besteht jeden-
falls nicht. Die Sonderform „Betrieb gewerblicher Art“ entsteht wegen der steuerlich relevanten Tätigkeiten der 
Gemeinde, denn nach § 4 i.V.m. § 1 Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) stellt eine Tätigkeit einer 
Gemeinde dann einen „Betrieb gewerblicher Art“ dar, wenn eine nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeit der Gemein-
de zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft vorliegt, die sich aus der Tätigkeit der 
Gemeinde wirtschaftlich heraushebt und in analoger Anwendung des § 14 AO keine vermögensverwaltende 
Tätigkeit der Gemeinde ist (vgl. steuerrechtliche Literatur). Die Abgrenzung zur vermögensverwaltenden Tätigkeit 
richtet sich dabei aus steuerrechtlicher Sicht nach den allgemeinen Grundsätzen zur Abgrenzung der Vermö-
gensverwaltung von gewerblichen Einkünften. 
 
Die gemeindlichen „Betriebe gewerblicher Art“ stellen daher nur eine steuerrechtliche und keine bilanzierungsfä-
hige gemeindliche Sonderform dar. Dieses entspricht auch der Entwicklung des HGB und der internationalen 
Rechnungslegung, denn eine Bilanz soll möglichst nicht durch besondere steuerrechtliche Sachverhalte beein-
flusst werden. Auch der Informationszweck der gemeindlichen Bilanz soll möglichst nicht durch andere spezielle 
Zwecke beeinträchtigt werden. Diese Vorgaben erfordern u.a., dass für einen bei der Gemeinde vorhandenen 
Betrieb gewerblicher Art von der Gemeinde gesonderte Nachweise geführt bzw. nur ein steuerrechtlich geprägter 
Jahresabschluss erstellt werden müssen. Die dabei möglichen steuerrechtlichen Wahlrechte werden weder durch 
das gemeindliche Haushaltsrecht noch durch die Maßgeblichkeit der GoB eingeschränkt. 
 
 
3.1.3.04.3 Keine Bilanzierung von Vereins- und Verbandsmitgliedschaften 
 
Im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung kann die Gemeinde ein Mitglied in einem rechtsfähigen Verein sein. Diese 
Mitgliedschaften haben sachlich betrachtet für die Gemeinde keinen bilanzierungsfähigen wirtschaftlichen Gehalt, 
der unter den Finanzanlagen anzusetzen wäre. In derartigen Organisationen sind natürliche und/oder juristische 
Personen zusammengeschlossen, bei denen der Umfang der Mitgliedschaft personenbezogen und nicht vermö-
gensbezogen bestimmt und durch jährliche Mitgliedsbeiträge getragen wird. Solche Mitgliedschaften stellen daher 
keine bilanzierungsfähige gemeindliche Organisationsform dar, die in der gemeindlichen Bilanz gesondert anzu-
setzen wäre. Diese Sachlage gilt entsprechend für Mitgliedschaften der Gemeinde in einem Fachverband, sodass 
z. B. die Mitgliedschaft der Gemeinde in einem kommunalen Spitzenverband nicht zu bilanzieren ist. 
 
 
3.1.3.04.4 Keine Bilanzierung der Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse 
 
Zur Abwicklung der Versorgungsleistungen an aus dem aktiven Dienst ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte 
kann oder muss die Gemeinde Mitglied in einer Versorgungskasse sein. Die Versorgungskasse erbringt für die ihr 
angeschlossenen Gemeinden die notwendigen Versorgungsleistungen an die Berechtigten. Zu den erforderlichen 
Zahlungsleistungen werden die Gemeinden im Rahmen eines Umlageverfahrens herangezogen. Aus dieser 
Verfahrensweise entsteht keine bilanzierungsfähige Beteiligung, die in der gemeindlichen Bilanz gesondert anzu-
setzen wäre. Dies gilt entsprechend auch für die Mitgliedschaft der Gemeinden in der Zusatzversorgungskasse 
sowie in der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen bzw. ihren Rechtsvorgängern (Fusion zum 01.01.2008). 
 
 
3.1.3.04.5 Keine Bilanzierung bestimmter privatrechtlicher Betriebsformen 
 
Für eine gemeindliche Beteiligung kommen Betriebe in der Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) und der offenen Handelsgesellschaft (OHG) grundsätzlich nicht in Betracht, da die Gemeinde in diesem 
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Privatrechtsformen mit ihrem gesamten Vermögen haften würde. Die Gemeinde darf für ihre Betriebe i.d.R. je-
doch nur eine Rechtsform des privaten Rechts wählen, bei welcher die Haftung der Gemeinde auf einen be-
stimmten Betrag begrenzt ist (§ 108 Absatz 1 Nummer 3 GO NRW). Die Gemeinde kann daher einer Komman-
ditgesellschaft als Kommanditist angehören, wenn ihre Haftung auf einen bestimmten Betrag begrenzt worden ist. 
Sofern in Ausnahmefällen eine wirtschaftliche Betätigung in einer solchen Gesellschaftsform als zulässig angese-
hen worden ist, sind derartige gemeindliche Betriebe in der Bilanz der Gemeinde anzusetzen. 
 
 
3.1.3.1 Zu Nummer 1.3.1 (Anteile an verbundenen Unternehmen): 
 
3.1.3.1.1 Der Ansatz von verbundenen Unternehmen 
 
Unter dem Bilanzposten „Anteile an verbundenen Unternehmen“ sind Anteile der Gemeinde an gemeindlichen 
Betrieben anzusetzen, die in einer Rechtsform des öffentlich-rechtlichen oder privaten Rechts bestehen. Derarti-
ge Betriebe müssen von der Gemeinde in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen 
Betrieben herzustellen und die Betriebe müssen dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Solche Betriebe 
werden zudem als Tochtereinheiten in den gemeindlichen Gesamtabschluss unter Beachtung der einschlägigen 
Vorschriften einbezogen (vgl. § 50 GemHVO NRW).  
 
In der gemeindlichen Bilanz sind die Betriebe der Gemeinde, die im gemeindlichen Gesamtabschluss voll zu 
konsolidieren sind, als „verbundene Unternehmen“ gesondert anzusetzen. Ein gemeindlicher Betrieb kann dabei 
aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorgaben zur Gemeinde gehören. Bei einem Betrieb in privatrechtlicher Form 
müssen dafür besondere Voraussetzungen vorliegen. Die enge Verbindung zwischen der öffentlich-rechtlichen 
Gemeinde und den betreffenden Betrieben kann deshalb auch durch den Begriff „verbundene Einheiten“ ausge-
drückt werden. Dieser Begriff ist dabei inhaltlich dem Begriff „verbundene Unternehmen“ gleichgestellt. 
 
Solche Sachverhalte sind bei gemeindlichen Betrieben des privaten Rechts gegeben, wenn diese unter der ein-
heitlichen Leitung der Gemeinde stehen bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Ein-
fluss ausübt (vgl. § 15 ff. AktG sowie § 290 HGB). Ein beherrschender Einfluss der Gemeinde auf einen Betrieb 
ist i.d.R. anzunehmen, wenn eine Beteiligung an dem Betrieb von mehr als 50 % vorliegt oder andere Gründe, 
z.B. ein Vertrag, für einen solchen Einfluss sprechen. Die Eigengesellschaften der Gemeinde, die dadurch ge-
kennzeichnet sind, dass die Gemeinde alleinige Gesellschafterin des Unternehmens ist (Beteiligungsquote von 
100 v.H.), sind regelmäßig als verbundene Unternehmen einzuordnen. 
 
Eine Untergliederung dieses Bilanzpostens nach den Arten der gemeindlichen Betriebe, die im Rahmen des 
gemeindlichen Gesamtabschlusses zum Vollkonsolidierungskreis gehören und den übrigen Betrieben, die als 
verbundene Einheiten in der Bilanz anzusetzen sind, ist nicht vorgesehen. Eine solche Untergliederung in der 
gemeindlichen Bilanz kann aber bei örtlichem Bedarf vorgenommen werden, wenn dadurch die Klarheit und 
Übersichtlichkeit der gemeindlichen Bilanz nicht beeinträchtigt wird. 
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Anteile der Gemeinde an verbundenen Unternehmen sind in dem 
vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 10 zugeordnet (vgl. § 27 Ab-
satz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, 
SMBl. NRW. 6300). 
 
 
3.1.3.1.2 Der Ansatz von kommunalen Stiftungen 
 
Unter dem Bilanzposten „Verbundene Unternehmen“, ggf. auch unter dem Bilanzposten „Beteiligungen“, hat die 
Gemeinde, abhängig von den örtlichen Verhältnissen, eine rechtlich selbstständige Stiftung anzusetzen, wenn sie 
selbst Stifter ist. Ein solcher besonderer gemeindlicher Sachverhalt ist anzunehmen, wenn eine Gemeinde z. B. 
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einen Aufgabenbereich vollständig in eine rechtlich selbstständige örtliche (kommunale) Stiftung überführt oder 
gemeindliches Vermögen in eine Stiftung einbringt. Als eine kommunale Stiftung ist dabei eine rechtsfähige Stif-
tung anzusehen, die von einer Gemeinde alleine oder zusammen mit Dritten, z. B. weitere Gemeinden, errichtet 
hat und die durch die zuständige Stiftungsaufsichtsbehörde anerkannt wurde (vgl. § 80 BGB). Eine solche Stif-
tung stellt eine ausgegliederte Vermögensmasse der Gemeinde dar, bei dem ein eigener Rechnungskreis besteht 
und der Gemeinde hinsichtlich der Aufgabenerfüllung noch Rechte eingeräumt sind.  
 
Die Gemeinde muss dabei regelmäßig im Rahmen der Vermögenshingabe an eine kommunale Stiftung ihre Ab-
sicht offenlegen und klarstellen, ob sie als Stifter oder Mitstifter wirkt oder lediglich als Zustifter einer Stiftung eine 
vermögenswirksame Zuwendung gibt. Soweit die Gemeinde eine solche Zuwendung z. B. mit einer zeitbezoge-
nen Gegenleistungsverpflichtung verbindet, liegt bei der Gemeinde eine aktivierbare Zuwendung vor, die in der 
gemeindlichen Bilanz unter der aktiven Rechnungsabgrenzung zu erfassen ist (vgl. § 43 Absatz 2 i.V.m. § 42 
Absatz 1 GemHVO NRW). 
 
 
3.1.3.1.3 Der Bilanzierungsverzicht bei Sparkassen  
 
Eine Besonderheit bei den Betrieben der Gemeinde besteht durch die Sparkassen in der Rechtsform einer An-
stalt öffentlichen Rechts in der Trägerschaft der Gemeinden (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 1 SpkG NRW; GV. NRW. 
2008 S. 696). Die gemeindlichen Sparkassen stellen eine Vermögensmasse ihres gemeindlichen Trägers in Form 
einer bilanziellen Finanzanlage dar. Der Landesgesetzgeber hat jedoch im Sparkassengesetz Nordrhein-
Westfalen ausdrücklich geregelt, dass eine Sparkasse in der Trägerschaft einer Gemeinde nicht im gemeindli-
chen Jahresabschluss anzusetzen ist (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 SpkG NRW). Dieses gesetzliche Verbot führt 
dazu, dass kein Wertansatz für eine Sparkasse in der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen sein darf, auch kein 
Erinnerungswert. Dieses Bilanzverbot gilt für den Stichtag der erstmaligen Bilanzierung, sondern auch für die 
folgenden Jahresabschlüsse.  
 
Das fachgesetzlich bestimmte Bilanzierungsverbot erstreckt sich daher auf den erstmaligen Erwerb von Anteilen 
an einer Sparkasse durch die Gemeinde, sondern auch auf eine Aufstockung der vorhandenen Anteile an einer 
Sparkasse. Der gemeindliche Erwerb von Anteilen stellt gleichwohl unter Beachtung des Anschaffungskosten-
prinzips einen investiven Geschäftsvorfall der Gemeinde dar. Das gesetzliche Bilanzierungsverbot bewirkt jedoch 
unmittelbar einen vollständigen Wertverlust dieser neuen gemeindlichen Finanzanlage. Die Gemeinde muss 
deshalb den erworbenen Anteil an der Trägerschaft einer Sparkasse sofort vollständig abschreiben. Die daraus 
entstehenden Aufwendungen stellen dann für die Gemeinde außerplanmäßige Abschreibungen dar (vgl. § 35 
Absatz 5 GemHVO NRW). Diese Aufwendungen sind im betreffenden Haushaltsjahr in der gemeindlichen Ergeb-
nisrechnung zu erfassen. Der Erwerbsvorgang führt daher neben dem Vermögensaustausch von liquiden Mitteln 
gegen eine Finanzanlage zu einer unmittelbaren wirtschaftlichen Belastung der Gemeinde.  
 
Die GoB und das Transparenzgebot erfordern es, dass im Anhang im Jahresabschluss der Gemeinde entspre-
chende Angaben über den Erwerbsvorgang bei einer Sparkasse in der Trägerschaft einer Gemeinde und über die 
von der Gemeinde vorzunehmende Wertminderung zu machen sind. Die Angaben im Anhang sollen dabei eine 
ausreichende Auskunft über die haushaltswirtschaftlichen Wirkungen und die tatsächlich bestehenden Beteili-
gungsverhältnisse der Gemeinde an der Sparkasse geben.  
 
 
3.1.3.2 Zu Nummer 1.3.2 (Beteiligungen): 
 
3.1.3.2.1 Der Ansatz von Beteiligungen 
 
Unter dem Bilanzposten „Beteiligungen“ sind die mitgliedschaftlichen Vermögens- und Verwaltungsrechte an 
gemeindlichen Betrieben anzusetzen, die von der Gemeinde in der Absicht gehalten werden, eine dauernde 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 41 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2220 

Verbindung zu den Betrieben herzustellen. Ein Ansatz dieser Anteile in der gemeindlichen Bilanz setzt dabei 
voraus, dass diese Verbindung der Gemeinde zu dem einzelnen Betrieb besteht und diese dem gemeindlichen 
Geschäftsbetrieb dient sowie einen Beitrag zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde leistet oder leisten kann. Es ist 
dabei unerheblich, ob die gemeindlichen Anteile an einem Betrieb in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht.  
 
Eine Beteiligung der Gemeinde liegt daher i.d.R. vor, wenn die Gemeinde an einem Unternehmen mit mehr als 20 
v.H. beteiligt ist (vgl. § 271 Absatz 1 HGB). Als gemeindliche Beteiligungen gelten dabei die Anteile an Kapitalge-
sellschaften (auch gemeinnützige Gesellschaften) sowie die Anteile an sonstigen juristischen Personen. Derartige 
gemeindliche Betriebe sind im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses als assoziierte Einheiten zu be-
handeln. Eine Untergliederung dieses Bilanzpostens für Betriebe als assoziierte Einheiten und den übrigen Be-
trieben als sonstige Beteiligungen ist nicht vorgesehen. 
 
Die Gemeinde kann aber bei einem örtlichen Bedarf eine solche Untergliederung vornehmen, wenn dadurch die 
Klarheit und Übersichtlichkeit der gemeindlichen Bilanz nicht beeinträchtigt wird. Außerdem ist eine Trennung in 
Unternehmen und Einrichtungen nach den Vorschriften des § 107 GO NRW (Zulässigkeit wirtschaftlicher Betäti-
gung) und § 108 GO NRW (Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts) bilanzmäßig nicht relevant. Bei 
der Bilanzierung der gemeindlichen Betriebe in der Rechtsform des privaten Rechts kann aber der Unterneh-
mensbegriff bzw. der Beteiligungsbegriff im handelsrechtlichen Sinne als Orientierung herangezogen werden. 
 
Die Beteiligungen der Gemeinde, die nicht in Form von Wertpapieren gehalten werden oder Beteiligungen an 
einem Unternehmen von nicht mehr als 20 v.H sind dagegen unter dem Bilanzposten „Sonstige Ausleihungen“ 
anzusetzen. Ebenso sind die Geschäftsanteile an einer eingetragenen Genossenschaft diesem Bilanzposten 
zuzuordnen, wenn die Anteile auf Dauer gehalten werden, z. B. Anteile an einer Kreditgenossenschaft (vgl. § 108 
Absatz 7 GO NRW). Derartige Anteile gelten haushaltsrechtlich nicht als gemeindliche Beteiligungen. 
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Beteiligungen der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium 
bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 11 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW 
i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300).  
 
 
3.1.3.2.2 Der Ansatz von Zweckverbänden nach dem GkG 
 
Die Gemeinden und Gemeindeverbände können sich zu Zweckverbänden zusammenschließen, um einzelne 
Aufgaben, zu deren Wahrnehmung sie berechtigt oder verpflichtet sind, gemeinsam zu erfüllen (vgl. § 4 Absatz 1 
GkG). Ein solche Organisationsform der interkommunalen Zusammenarbeit ist der Zweckverband als eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts, der die beteiligten Gemeinden als Mitglieder angehören, und der für unter-
schiedliche gemeindliche Zwecke errichtet wird (vgl. § 5 Absatz 1 GkG). Dabei wird zwischen einem Freiverband 
(freiwilliger Beschluss der Beteiligten), einem Pflichtverband (bei Bedarf Gründung durch die Aufsichtsbehörde) 
und einem gesetzlichen Verband (auf eigener gesetzlicher Grundlage) unterschieden.  
 
Der Zweckverband dient als öffentlich-rechtliche Organisationsform der Erfüllung von ausgewählten örtlichen 
Aufgaben der Gemeinden und von Aufgaben, die vom Bund, den Ländern der Bundesrepublik und andere Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts als Mitglieder dem Zweckverband übertragen wur-
den. Es können aber auch natürliche Personen und juristische Personen des Privatrechts Mitglieder eines 
Zweckverbandes sein, wenn die Erfüllung der Verbandsaufgaben dadurch gefördert wird und Gründe des öffentli-
chen Wohles der Mitgliedschaft nicht entgegenstehen.  
 
Mit der Gründung eines Zweckverbandes überträgt die Gemeinde eine oder mehrere ihrer örtlichen Aufgaben an 
diesen, denn der Zweckverband dient der gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben der am Zusammenschluss 
beteiligten Gemeinden. Durch diesen Vorgang werden die gemeindlichen Aufgaben jedoch nicht zu überörtlichen 
Aufgaben und auch nicht auf eine andere kommunale Ebene, vergleichbar den Kreisen, übertragen. Die Aufga-
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benübertragung der Gemeinde an einen Zweckverband ist aber grundsätzlich vergleichbar mit einer privatrechtli-
chen Aufgabenübertragung an einen von der Gemeinde errichteten Betrieb oder einen Betrieb, am dem die Ge-
meinde beteiligt ist.  
 
Für die Bilanzierung der Beteiligung der Gemeinde an einem Zweckverband muss eine öffentlich-rechtliche Betei-
ligung im gemeinderechtlichen Sinne (Verbandsmitgliedschaft) vorliegen. Eine solche Mitgliedschaft beinhaltet für 
die Gemeinde ein wirtschaftliches Anteilsrecht, denn i.d.R. sind ihr aus ihrer Mitgliedschaft sowohl Verwaltungs-
rechte, z. B. im Rahmen der Verbandsversammlung, aber auch Vermögensrechte zuzurechnen, auch wenn im 
Einzelfall die mögliche Auflösung eines Zweckverbandes ggf. einer gesonderten gesetzlichen Regelung bedarf. 
Das Mitgliedschaftsrecht an einem Zweckverband stellt daher einen bilanzierungsfähigen Vermögensgegenstand 
der Gemeinde dar, der in der gemeindlichen Bilanz unter dem Posten „Beteiligungen anzusetzen ist.  
 
Diese Bewertung ist auch wegen der gegebenen grundsätzlichen Vergleichbarkeit der Übergabe von örtlichen 
Aufgaben an einen Zweckverband oder an einen gemeindlichen Betrieb sachlich geboten, sodass die Beteiligung 
an einem Zweckverband in der gleichen Art und Weise betriebswirtschaftlich und bilanztechnisch zu behandeln 
ist. Bei der Entscheidung über den Ansatz von Zweckverbänden in der gemeindlichen Bilanz ist auch zu berück-
sichtigen, dass diese in den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen sind.  
 
 
3.1.3.2.3 Der Ansatz von Sparkassenzweckverbänden 
 
Aus der gesetzlichen Regelung, dass eine Sparkasse in der Trägerschaft der Gemeinde nicht in der Bilanz im 
gemeindlichen Jahresabschluss angesetzt werden darf, ist nicht der Schluss zu ziehen, dass dadurch auch auf 
den Ansatz der Mitgliedschaft der Gemeinde in einem Sparkassenzweckverband in der gemeindlichen Bilanz 
verzichtet werden darf (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 SpkG NRW). Für einen Ansatz in der gemeindlichen Bilanz ist 
nicht die gewählte Organisationsform ausschlaggebend, sondern die von der Gemeinde bestimmte öffentliche 
Zwecksetzung. Die Trägerschaft der Sparkasse obliegt dabei dem von der Gemeinde mitgetragenen Zweckver-
band als Gemeindeverband, unabhängig davon, welchen Wert die in seiner Trägerschaft befindliche Sparkasse 
bilanziell darstellt.  
 
Ein Verzicht auf einen Ansatz der Mitgliedschaft der Gemeinde in einem Sparkassenzweckverband in der ge-
meindlichen Bilanz würde die sachlich erforderliche Einbeziehung aller Zweckverbände in die Bilanz der Gemein-
de nicht mehr gewährleisten. Sofern die Gemeinde zum Stichtag ihrer Eröffnungsbilanz bereits Mitglied eines 
Sparkassenzweckverbandes war und ihre Anteile daran seit diesem Zeitpunkt nicht aufgestockt worden sind, 
wirkt sich das Bilanzierungsverbot dahingehend aus, dass die Gemeinde ihre Mitgliedschaft in einem Sparkas-
senzweckverband nicht mit dem fortgeschriebenen Wert der Verbandsträgerschaft an der Sparkasse, sondern 
weiterhin mit einem Erinnerungswert in ihrer Bilanz anzusetzen. 
 
Das fachgesetzlich bestimmte Bilanzierungsverbot erstreckt sich aber auch auf den erstmaligen Erwerb von An-
teilen an einem Sparkassenzweckverband nach dem Stichtag der gemeindlichen Eröffnungsbilanz oder auf eine 
Aufstockung der Anteile an einer Sparkasse. In solchen Fällen besteht unter Beachtung des Anschaffungskos-
tenprinzips zwar ein investiver Geschäftsvorfall der Gemeinde, jedoch entsteht durch das Bilanzierungsverbot 
unmittelbar ein vollständiger Wertverlust dieser gemeindlichen Finanzanlage. Die Gemeinde muss deshalb den 
erworbenen Anteil an der Mitgliedschaft an einem Sparkassenzweckverband sofort vollständig abschreiben. Die-
se Aufwendungen stellen außerplanmäßige Abschreibungen dar (vgl. § 35 Absatz 5 GemHVO NRW). Sie sind im 
betreffenden Haushaltsjahr in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen.  
 
Der Erwerbsvorgang führt daher neben dem Vermögensaustausch von liquiden Mitteln gegen eine Finanzanlage 
zu einer unmittelbaren wirtschaftlichen Belastung der Gemeinde. Die GoB und das Transparenzgebot erfordern 
es dabei, dass im Anhang im Jahresabschluss der Gemeinde entsprechende Angaben über die Mitgliedschaft in 
einem Sparkassenzweckverband und über vorzunehmende Wertminderung zu machen sind. Die Angaben im 
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Anhang des Jahresabschlusses sollten dabei eine ausreichende Auskunft über die beteiligten Dritten und die 
tatsächlich bestehenden Beteiligungsverhältnisse der Gemeinde am Sparkassenzweckverband geben.  
 
 
3.1.3.2.4 Der Ansatz von gemeinsamen Kommunalunternehmen 
 
Die Gemeinde kann zusammen mit anderen Gemeinden und Gemeindeverbände zur gemeinsamen Aufgabener-
füllung ein Unternehmen oder eine Einrichtung in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts in ge-
meinsamer Trägerschaft führen. Für ein solches gemeinsames Kommunalunternehmen gelten die Regelungen 
des § 114a GO NRW sowie die Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung. Zur Errichtung eines sol-
chen Unternehmens oder einer Einrichtung haben die Beteiligten die Rechtsverhältnisse in einer Unternehmens-
satzung festzulegen. Diese Festlegungen wirken sich auch auf die Bilanzierung dieser Beteiligungsform in der 
gemeindlichen Bilanz aus.  
 
Eine solche Beteiligung beinhaltet für die Gemeinde ein wirtschaftliches Anteilsrecht, denn i.d.R. entstehen aus 
dieser Beteiligung unmittelbare Rechte und Pflichten für die Gemeinde, aber es können ihr auch Vermögensrech-
te zugerechnet werden. Die Beteiligung an einem gemeinsamen Kommunalunternehmen stellt daher einen bilan-
zierungsfähigen Vermögensgegenstand der Gemeinde dar, der in der gemeindlichen Bilanz unter dem Posten 
„Beteiligungen anzusetzen ist. Diese Bewertung ist auch wegen der gegebenen grundsätzlichen Vergleichbarkeit 
mit anderen gemeindlichen Betriebsformen sachlich geboten, sodass die Kommunalunternehmensbeteiligung in 
der gleichen Art und Weise betriebswirtschaftlich und bilanztechnisch zu behandeln ist. Bei der Entscheidung 
über den Ansatz von Anteilen an gemeinsamen Kommunalunternehmen in der gemeindlichen Bilanz ist auch zu 
berücksichtigen, dass diese in den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen sind.  
 
 
3.1.3.2.5 Die Bilanzierungsverbote für bestimmte Beteiligungen 
 
3.1.3.2.5.1 Kein Wertansatz für Wasser- und Bodenverbände sowie Deichverbände 
 
Zur Erfüllung wasserwirtschaftliche Aufgaben werden Wasser- und Bodenverbände als öffentlich-rechtliche Kör-
perschaften auf der Grundlage des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz) i.V.m. 
mit den Vorschriften des Landeswassergesetzes (vgl. z. B. §§ 53,54 und 87 ff. LWG NRW) oder auch als sonder-
gesetzliche Verbände errichtet. Für die Mitgliedschaft in diesen Verbänden findet das Realprinzip mit der Folge 
einer dinglichen Mitgliedschaft Anwendung, sodass die Eigentümer von den wasserwirtschaftlich betroffenen 
Grundstücken und Anlagen, also auch Gemeinden, einem solchen Verband als originäre Mitglieder angehören.  
 
Die Mitgliedschaft einer Gemeinde in einem wasserwirtschaftlichen Verband führt dazu, dass ab dem Zeitpunkt 
der Übertragung der Aufgabe auf den Verband oder nach der Übernahme der Aufgabe durch den Verband diese 
Aufgabe nicht mehr der Gemeinde obliegt. Diese Sachlage gilt auch bei einer Mitgliedschaft in einem sonderge-
setzlichen Verband, z. B. Ruhrverband, Erftverband u.a., bei dem die Aufgabenübertragung durch den Gesetzge-
ber vorgenommen wurde.  
 
In den Fällen, in denen die Aufgabe der Gemeinde entzogen worden ist, können auch die Vermögensgegenstän-
de, die dieser Aufgabe gewidmet worden sind, z. B. auch die Mitgliedschaftsrechte, nicht mehr in der gemeindli-
chen Bilanz angesetzt werden, weil diese mangels Zuständigkeit nicht in die Haushaltswirtschaft der betreffenden 
Gemeinde einbezogen werden können. Ausschlaggebend dafür ist, dass die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
die stetige Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde zu sichern hat (vgl. § 75 Absatz 1 Satz1 GO NRW). Auf die 
Frage, ob bei einem solchen Sachverhalt die weiteren Voraussetzungen nach § 33 Absatz 1 GemHVO NRW 
vorliegen, kommt es dabei nicht an.  
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3.1.3.2.5.2 Kein Wertansatz für Abfallverbände 
 
Die Mitgliedschaft einer Gemeinde in einem Abfallwirtschaftsverband auf der Grundlage des § 6 des Abfallgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen sowie eine Mitgliedschaft der Gemeinde im gesetzlich errichteten Altlas-
tensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband Nordrhein-Westfalen führt dazu, dass ab dem Zeitpunkt der 
Übertragung der Aufgabe auf den Verband oder nach der Übernahme der Aufgabe durch den Verband die ab-
fallwirtschaftliche Aufgabe nicht mehr der Gemeinde obliegt. Bei dieser Mitgliedschaft können die Vermögensge-
genstände, die dieser Aufgabe gewidmet worden sind, z.B. auch die Mitgliedschaftsrechte, nicht mehr in der 
gemeindlichen Bilanz angesetzt werden, weil diese mangels Zuständigkeit nicht in die Haushaltswirtschaft der 
betreffenden Gemeinde einbezogen werden können.  
 
Die Mitgliedschaft der Gemeinde in den aufgezeigten besonderen Gemeindeverbänden ist i.d.R. anders zu be-
trachten und zu behandeln als in Gemeindeverbänden, die auf der Grundlage des GkG errichtet werden. In den 
Fällen, in denen die Gemeinde allerdings die Aufgaben in eigener Zuständigkeit in der Organisationsform eines 
Zweckverbandes erledigt, ist das Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen im Einzelfall zu prüfen. Im 
Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses sind durch entsprechende Angaben im Anhang zusätzlich auch 
die Mitgliedschaften der Gemeinde in den Verbänden offen zu legen, bei denen für die gemeindliche Mitglied-
schaft kein Wertansatz in der gemeindlichen Bilanz enthalten sein muss. 
 
 
3.1.3.2.5.3 Kein Wertansatz für die Kreise 
 
Die Kreise sind als Gemeindeverbände zu den öffentlich-rechtlichen Körperschaften zu zählen, für die kein Wert-
ansatz in der gemeindlichen Bilanz auszuweisen ist. Sie nehmen als Gebietskörperschaften eigenständig und 
eigenverantwortlich überörtliche Aufgaben wahr und stellen eine weitere kommunale Ebene dar. Die aus der 
Gebietshoheit der jeweils betroffenen Gemeinde heraus entstehende Zugehörigkeit zu einem Kreis stellt für die 
betreffende Gemeinde in betriebswirtschaftlicher und bilanztechnischer Hinsicht keinen ansetzbaren Vermögens-
wert dar. In diesem Zusammenhang kann auch aus der Heranziehung der Gemeinde zu jährlichen Umlagezah-
lungen zur Deckung der haushaltswirtschaftlichen Aufwendungen eines der genannten Gemeindeverbände keine 
Grundlage für den Ansatz eines Vermögenswertes in der gemeindlichen Bilanz abgeleitet werden. 
 
 
3.1.3.2.5.4 Kein Wertansatz für andere Verbände 
 
Die Landschaftsverbände sind als Gemeindeverbände zu den öffentlich-rechtlichen Körperschaften zu zählen, für 
die kein Wertansatz in der gemeindlichen Bilanz auszuweisen ist. Bei diesen Gemeindeverbänden entsteht die 
Mitgliedschaft der Gemeinde nicht aus der rechtlichen Stellung der Gemeinde als „Gebietskörperschaft“, sondern 
aus ihrer Gebietshoheit bzw. Gebietsbezogenheit auf das Verbandsgebiet. Die Mitgliedschaft einer Gemeinde im 
Landschaftsverband stellt daher betriebswirtschaftlich und bilanztechnisch keinen Vermögenswert dar, der in der 
gemeindlichen Bilanz gesondert auszuweisen ist. Für den Regionalverband Ruhr gelten diese Ausführungen 
entsprechend, sodass auch dafür kein Wertansatz in der gemeindlichen Bilanz auszuweisen ist.  
 
 
3.1.3.3 Zu Nummer 1.3.3 (Sondervermögen): 
 
3.1.3.3.1 Die gemeindlichen Sondervermögen  
 
Unter dem Bilanzposten „Sondervermögen“ sind die getrennt vom allgemeinen Vermögen der Gemeinde zu ver-
waltenden Vermögen der Gemeinde anzusetzen, soweit für diese besonderen Vermögen ein eigener Rech-
nungskreis besteht (vgl. nach § 97 Absatz 1 GO NRW). Zu solchen gemeindlichen Sondervermögen gehören die 
wirtschaftlichen Unternehmen (vgl. § 114 GO NRW) und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen 
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(vgl. § 107 Absatz 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 3 GO NRW). Die 
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sind wichtige Organisationseinheiten der Gemeinde, die 
entsprechend den Vorschriften über die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinden als 
Sondervermögen errichtet werden. Sie sind wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbstständig (vgl. Eigenbe-
triebsverordnung (EigVO NRW) und für diese gemeindlichen Betriebe werden Sonderrechnungen und eigene 
Jahresabschlüsse verlangt.  
 
Zu dieser Art von gemeindlichem Sondervermögen gehören auch die gemeindlichen Krankenhäuser, die als 
organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Einrichtungen bzw. gemeindliche Betriebe geführt werden (vgl. 
§§ 1 und 10 der Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung – GemKHBVO) verlangt. Auch die bei der Gemeinde 
bestehenden rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen, z.B. eigene Zusatzver-
sorgungskassen oder Eigenunfallversicherungen, sind unter diesem Bilanzposten anzusetzen, wenn für diese 
Einrichtungen eine abgesonderte Haushalts- und Wirtschaftsführung mit einem eigenen Jahresabschluss erfolgt 
(vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 4 GO NRW).  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Sondervermögen der Gemeinde sind in dem vom Innenministeri-
um bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 12 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO 
NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 
6300). 
 
 
3.1.3.2.4 Die Bilanzierung eines Jobcenters 
 
Durch Art. 91e GG ist bestimmt worden, dass bei der Ausführung von Bundesgesetzen auf dem Gebiet der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende der Bund und Länder oder die nach Landesrecht zuständigen Gemeinden 
und Gemeindeverbände in der Regel in gemeinsamen Einrichtungen zusammenwirken. Dabei kann der Bund 
zulassen, dass eine begrenzte Anzahl von Gemeinden und Gemeindeverbänden auf ihren Antrag und mit Zu-
stimmung der obersten Landesbehörde die Aufgaben alleine wahrnehmen. Das Nähere ist durch das SGB II als 
gesondertes Bundesgesetz geregelt worden. 
 
Zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende bilden daher der Bund und die jeweils betroffene 
Gemeinde als Träger eine Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II (Jobcenter). Der Gemeinde als Träger 
obliegt dabei weiterhin die Verantwortung für die rechtmäßige und zweckmäßige Erbringung ihrer Leistungen. Sie 
hat dabei gegenüber der Einrichtung ein Weisungsrecht in ihrem Aufgabenbereich. Die gesetzlich bestimmte 
Einrichtung ist daher aufgabenbezogen und organisatorisch an die Gemeinde gebunden, auch wenn der Jobcen-
ter befugt ist, Verwaltungsakte zu erlassen. Die Einrichtung besitzt aber keine Dienstherrneigenschaft, denn z.B. 
ist deren Geschäftsführer ein Bediensteter eines Trägers der Einrichtung. Die Rechtsstellung eines Beamten der 
Gemeinde ändert sich daher durch eine Tätigkeit in der Einrichtung nicht (vgl. § 44g Absatz 3 SGB II).  
 
Vor diesem Hintergrund stellt der Betrieb eines Jobcenters keine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde dar 
(vgl. § 107 Abs. 1 GO NRW), weil die Gemeinde nach § 44b SGB II zu dieser Einrichtung oder einer Beteiligung 
daran gesetzlich verpflichtet ist. Gleichwohl ist ein Jobcenter bilanziell zu bewerten und in der gemeindlichen 
Bilanz anzusetzen. Ausgehend von der Möglichkeit, dass die Gemeinde als alleiniger Träger eines Jobcenters 
zugelassen worden ist (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 1 KontrZV), stellt der Jobcenter eine organisatorisch selbstständige 
vermögensmäßige Einheit der Gemeinde dar. Diese Sachlage gilt entsprechend anteilig, wenn der Bund und die 
Gemeinde die Trägerschaft des Jobcenters gemeinsam innehaben. In dieser Form kann ein Jobcenter haus-
haltswirtschaftlich vergleichbar den Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Nummer 3 GO NRW behandelt werden.  
 
Unter bilanziellen Gesichtspunkten ist daher ein Jobcenter in der Trägerschaft der Gemeinde (auch anteilig) in 
der gemeindlichen Bilanz im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ anzusetzen. Er soll dabei unter dem Bilanzposten 
„Sondervermögen“ entsprechend dem Beteiligungsumfang der Gemeinde angesetzt werden, auch wenn der 
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Jobcenter keine Einrichtung der Gemeinde darstellt, die in der Vorschrift des § 97 GO NRW ausdrücklich enthal-
ten ist. Diese bilanzielle Behandlung lehnt sich an die beamtenrechtliche Behandlung des gesonderten Auswei-
ses der aufgabenbezogenen gemeindlichen Stellen des Jobcenters im Stellenplan der Gemeinde an, die sonst 
nur dann erfolgt, wenn gemeindliche Beamte in gesetzlich bestimmten Sondervermögen der Gemeinde tätig sind.  
 
Im Rahmen der Bilanzierung und Bewertung des Jobcenters als gemeindliche Finanzanlage sind von der Ge-
meinde jedoch die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort sorgfältig zu prüfen, denn die Aufgabenerfüllung des Job-
centers im Auftrag der Gemeinde kann im Einzelnen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse unter-
schiedlich ausgestaltet werden. In Ausnahmefällen, in denen die Ausgestaltung der Beziehung der Gemeinde zu 
der Gemeinsamen Einrichtung keinen bilanziellen Ansatz in der gemeindlichen Bilanz zulässt, müssen im Anhang 
im gemeindlichen Jahresabschluss (vgl. § 44 GemHVO NRW) die Trägerschaft der Gemeinde über den Jobcen-
ter in ihrer Art und ihrem Umfang dargestellt und der Verzicht auf den Ansatz als Sondervermögen in der ge-
meindlichen Bilanz begründet werden.  
 
  
3.1.3.3.3 Keine Bilanzierung von bestimmten Sondervermögen 
 
3.1.3.3.3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde verfügt oftmals noch über weitere besondere Sondervermögen. Zu diesen gemeindlichen Sonder-
vermögen sind das Gemeindegliedervermögen (vgl. § 97 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW) sowie das Vermögen der recht-
lich unselbstständigen örtlichen Stiftungen (vgl. § 97 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW) zu zählen. Diese beiden gemeindli-
chen Sondervermögen der Gemeinde sind wegen ihrer Zwecksetzungen getrennt vom allgemeinen Gemeinde-
vermögen zu führen. Gleichwohl stellen diese Vermögensformen keine selbstständigen Aufgabenbereiche (Orga-
nisationseinheiten) der Gemeinde dar. Deshalb ist dafür auch kein eigener Rechnungskreis von der Gemeinde 
einzurichten. Diese Vermögensformen sind vielmehr Teil des gemeindlichen Haushalts, sodass daraus entste-
hende Erträge und Aufwendungen sowie Zahlungen im Haushaltsplan der Gemeinde zu erfassen sind (vgl. § 4 
GemHVO NRW i.V.m. dem Produktbereich 17 „Stiftungen“).  
 
 
3.1.3.3.3.2 Kein Wertansatz für Gemeindegliedervermögen  
 
Das Gemeindegliedervermögen ist haushaltsrechtlich wie die sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde 
zu behandeln. Diese gemeinderechtliche Einordnung führt dazu, dass die einzelnen Vermögensgegenstände des 
Gemeindegliedervermögens von der Gemeinde nicht zusammengefasst und gesondert unter dem Bilanzposten 
„Sondervermögen“ anzusetzen sind, auch nicht als „Davon-Vermerk“. Die diesen gemeindlichen Sondervermö-
gen zuzurechnenden Vermögensgegenstände sind vielmehr in der gemeindlichen Bilanz sachgerecht nach Ver-
mögensarten unter den jeweils zutreffenden Bilanzposten anzusetzen.  
 
Die Erhaltung der Zwecke dieses Sondervermögens erfordert von der Gemeinde keinen Nachweis durch geson-
derte Rechnungskreise oder einen gesonderten bilanziellen Ansatz. Sie muss aber die intern verfügbaren Belege 
ausreichend dokumentieren und aufbewahren. Es bedarf es bei diesem Sondervermögen aber nicht der Passivie-
rung von Verbindlichkeiten, denn die Gemeinde ist nicht zur Rückgabe des ihr überlassenen Vermögens an Dritte 
in der Gemeinde verpflichtet.  
 
 
3.1.3.3.3.3 Kein Wertansatz für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen 
 
Das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen ist haushaltsrechtlich wie die sonstigen Ver-
mögensgegenstände der Gemeinde zu behandeln. Diese gemeinderechtliche Einordnung führt dazu, dass die 
einzelnen Vermögensgegenstände von rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen von der Gemeinde nicht 
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zusammengefasst und gesondert unter dem Bilanzposten „Sondervermögen“ anzusetzen sind, auch nicht als 
„Davon-Vermerk“. Die den rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen zuzurechnende Vermögensgegen-
stände sind vielmehr in der gemeindlichen Bilanz nach ihrer Vermögensarten unter den jeweils zutreffenden Bi-
lanzposten anzusetzen. Bei den rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen sind jedoch auch die stiftungs-
rechtlichen Erfordernisse zu beachten.  
 
Die Verpflichtung der Gemeinde zur Erhaltung des Zwecks dieses Sondervermögens ist durch Stifterwillen fest-
gelegt. Sie erfordert von der Gemeinde zwar einen Nachweis darüber, dieser ist jedoch nicht haushaltsrechtlich 
zu erbringen, sodass auf gesonderte Rechnungskreise oder auf gesonderte Bilanzposten verzichtet werden kann. 
Es ist ausreichend, dass die Gemeinde den erforderlichen Nachweis gemeindeintern führt und dokumentiert. Es 
bedarf es deshalb bei den genannten Sondervermögen auch nicht der Passivierung von Verbindlichkeiten, denn 
die Gemeinde ist nicht zur Rückgabe des ihr überlassenen Vermögens an den Stifter verpflichtet, denn dieser hat 
der Gemeinde ein Vermögen auf Dauer übertragen. 
 
 
3.1.3.3.4 Die Bilanzierung von Treuhandvermögen 
 
3.1.3.3.4.1 Die Gemeinde als Treuhänder 
 
Das gemeindliche Haushaltsrecht kennt neben dem allgemeinen Gemeindevermögen im haushaltsrechtlichen 
Sinn das Treuhandvermögen als eine weitere Art von gemeindlichen Vermögen. Bei Treuhandvermögen werden 
von der Gemeinde fremde Vermögensgegenstände treuhänderisch gehalten, denn sie ist von Dritten beauftragt 
worden oder gesetzlich verpflichtet, das ihr übergebene Vermögen zu verwalten und nicht für eigene Zwecke zu 
verwenden (Ermächtigungstreuhand). Einem solchen Treuhandverhältnis liegt die der Gemeinde (Treuhänder) 
anvertraute Verfügung über Sachen und Rechte zugrunde, diese im Interesse des betreffenden Dritten (Treuge-
ber) auszuüben.  
 
Nach den allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen ist das Treuhandvermögen in der Bilanz des Treugebers anzu-
setzen, weil dieser weiterhin als rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer zu betrachten ist. Diese Sachlage gilt 
auch, wenn die Gemeinde eine Verwaltungstreuhand als Vollrechtstreuhand innehat. In solchen Fällen erwirbt die 
Gemeinde das rechtliche Eigentum an dem Treugut, obwohl die vertraglichen Beziehungen regelmäßig vorsehen, 
dass die Risiken des Untergangs sowie die Nutzungen und Lasten beim Treugeber verbleiben. Daher bleibt der 
Treugeber in diesen Fällen der wirtschaftliche Eigentümer des Treuguts, sodass das Treugut nicht in der ge-
meindlichen Bilanz anzusetzen ist.  
 
Für die Gemeinde folgt aus ihrer Tätigkeit als Treuhänder, dass sie gegenüber dem Dritten als Treugeber für eine 
ordnungsgemäße Verwaltung des Treuhandvermögens haftet und eine Herausgabeverpflichtung besteht. Eine 
zweifache Bilanzierung des Treuhandvermögens, also zusätzlich zum Treugeber auch bei der Gemeinde als 
Treuhänder, ist wegen der gesonderten Verwaltung des Treuhandvermögens außerhalb des gemeindlichen 
Haushalts nicht erforderlich. Die gesonderte Behandlung von bei der Gemeinde vorhandenem Treuhandvermö-
gen und Mündelvermögen ist haushaltsrechtlich und haushaltswirtschaftlich geboten.  
 
Für den Ausweis von Treuhandvermögen und Treuhandverbindlichkeiten in der gemeindlichen Bilanz bedarf es 
daher keiner besonderen Regelung. Werden von der Gemeinde fremde Vermögensgegenstände treuhänderisch 
gehalten, ist es geboten, dies im Anhang oder im Verbindlichkeitenspiegel unter den Haftungsverhältnissen an-
zugeben. Außerdem kann bei der Gemeinde aus ihrer Tätigkeit als Treuhänder ein gesondertes Buchungserfor-
dernis entstehen, wenn der Umfang ihres Treuhandauftrages eine eigene Rechnungslegung erfordert. Die Erfas-
sung der betreffenden Geschäftsvorfälle kann darin bestehen, dass eine Treuhandbuchführung eingerichtet wird 
oder in der eigenen Buchführung der Gemeinde ein eigener Rechnungskreis mit besonderen Konten (Treuhand-
tätigkeit) eingerichtet wird.  
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In einem solchen Fall ist dann auf eine strikte Trennung im Buchungsgeschehen zu achten. In der eigenen Fi-
nanzbuchhaltung ist dann nur der ggf. bestehende Anspruch auf Vergütung als Treuhänder zu erfassen. Ein 
Bedarf für eine Sonderregelung wurde bisher nur für Kreditinstitute als erforderlich angesehen, wenn diese als 
Treuhänder gegenüber Dritten tätig sind. Diese Institute haben das von ihnen zu verwaltende Treuhandvermögen 
in ihrer Bilanz anzusetzen. Dem Vermögensansatz auf der Aktivseite ihrer Bilanz muss jedoch in gleicher Höhe 
eine Treuhandverbindlichkeit auf der Passivseite ihrer Bilanz gegenüberstehen. Durch diese Bilanzierung soll die 
Herausgabeverpflichtung des Treuhänders für das übernommene Treugut gegenüber dem Treugeber offen ge-
legt werden (vgl. § 6 RechKredV). 
 
 
3.1.3.3.4.2 Die Gemeinde als Treugeber 
 
Die Gemeinde kann aber auch einem Dritten eigene Vermögensteile überlassen, z.B. einem Sanierungsträger 
(vgl. § 157 BauGB), sodass der Dritte darüber verfügen kann und die Gemeinde den Status „Treugeber“ innehat. 
In solchen Fällen erfüllt der Dritte die ihm von der Gemeinde übertragenen Aufgaben regelmäßig im eigenen 
Namen, aber auf Rechnung der Gemeinde. Der Dritte, z.B. ein Sanierungsträger ist dann als Treuhänder für die 
Gemeinde tätig (vgl. § 159 BauGB).  
 
Zum Treuhandvermögen gehört dabei das Vermögen, das die Gemeinde zur Erfüllung der Aufgabe dem Dritten 
übertragen hat. Für die Bilanzierung finden in diesen Fällen die allgemeinen Bilanzierungsgrundsätze Anwen-
dung, sodass bei solchen Treuhandverhältnissen i.d.R. die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer der an den 
Treuhänder übergebenen Vermögensgegenstände bleibt und diese bei ihr als Treugeber zu bilanzieren sind. 
Diese Grundsätze gelten auch für den Fall, dass durch den Treuhänder ein Treugut von einem Dritten zu treuen 
Händen der Gemeinde als Treugeber erworben wird oder die Gemeinde selbst ein weiteres Treugut erwirbt.  
  
Im Auftrag des Treugebers übernommene Verpflichtungen sind dagegen beim Treuhänder anzusetzen. Auch die 
vom Treuhänder im eigenen Namen eingegangenen Verpflichtungen sind bei diesem anzusetzen, denn er wird 
i.d.R. dafür in Anspruch genommen. Weil der Treuhänder dabei in einem besonderen Verhältnis für die Gemein-
de tätig ist, kann dieser ggf. gleichzeitig entsprechende Forderungen auf Freistellung von seinen Verpflichtungen 
gegen die Gemeinde bilanzieren. In der Bilanz der Gemeinde als Treugeber müssen in solchen Fällen entspre-
chend der gegen die Gemeinde bestehenden Forderungen gleich hohe Verpflichtungen angesetzt werden. Es 
bietet sich deshalb für gemeindliche Treuhandverhältnisse, in denen die Gemeinde die Stellung als Treugeber 
innehat, an, dass dem Treuhänder aufgegeben wird, einen eigenen Rechnungskreis für die von der Gemeinde 
übernommene Aufgabe zu führen.  
 
Wegen der vielfältigen Ausgestaltungsmöglichkeiten von Treuhandverhältnissen müssen bei der Aufstellung der 
gemeindlichen Bilanz die Treuhandverhältnisse der Gemeinde als Treugeber, z.B. eine Aufgabenübertragung an 
einen Sanierungsträger, hinsichtlich der vereinbarten Modalitäten näher betrachtet und bewertet werden, um eine 
zutreffende Erfassung und den notwendigen Nachweis im gemeindlichen Jahresabschluss führen zu können. Ein 
Bedarf für eine gesonderte Bilanzierungsregelung für Treuhandverhältnisse der Gemeinde wurde bisher dafür 
nicht für erforderlich angesehen.  
 
Eine Regelung besteht nur für Kreditinstitute, wenn diese als Treuhänder gegenüber Dritten tätig sind. Diese 
Institute haben das von ihnen zu verwaltende Treuhandvermögen in ihrer Bilanz anzusetzen. Dem Vermö-
gensansatz auf der Aktivseite der Bilanz muss jedoch in gleicher Höhe eine Treuhandverbindlichkeit auf der Pas-
sivseite ihrer Bilanz gegenüberstehen. Durch diese Bilanzierung soll die Herausgabeverpflichtung des Treuhän-
ders für das übernommene Treugut gegenüber dem Treugeber offen gelegt werden (vgl. § 6 RechKredV). 
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3.1.3.4 Zu Nummer 1.3.4 (Wertpapiere des Anlagevermögens): 
 
3.1.3.4.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter dem Bilanzposten „Wertpapiere des Anlagevermögens“ sind die gemeindlichen Wertpapiere anzusetzen, 
die von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden, aber keine Anteile an gemeindlichen Betrieben darstellen, weil 
damit keine Beteiligungsabsicht der Gemeinde besteht. Die zu bilanzierenden Wertpapiere sind, auch wenn keine 
Urkunden über sie ausgestellt sind, alle Gattungen von übertragbaren Wertpapieren mit Ausnahme von Zah-
lungsinstrumenten, die ihrer Art nach auf den Kapitalmärkten handelbar sind. Die Arten möglicher Wertpapiere 
werden dabei durch § 2 WpHG sowie u.a. auch durch § 1 Absatz 11 Satz 2 KWG bestimmt (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Begriff „Wertpapier“ 

 
 

Gemeindliche Wertpapiere sind: 
 
-  Aktien und andere Anteile an in- oder ausländischen juristischen Personen, Perso-

nengesellschaften und sonstigen Unternehmen, soweit sie Aktien vergleichbar 
sind, sowie Zertifikate, die Aktien vertreten, 

 
- Schuldtitel, insbesondere Genussscheine, Inhaberschuldverschreibungen, Order-

schuldverschreibungen und Zertifikate, die diese Schuldtitel vertreten, 
 
- sonstige Wertpapiere, die zum Erwerb oder zur Veräußerung von Wertpapieren 

nach den Nummern 1 und 2 berechtigen oder zu einer Barzahlung führen, die in 
Abhängigkeit von Wertpapieren, von Währungen, Zinssätzen oder anderen Erträ-
gen, von Waren, Indices oder Messgrößen bestimmt wird, 

 
- Anteile an Investmentvermögen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft oder einer 

ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben werden. 
 

Abbildung 563 „Der Begriff Wertpapier“ 
 
Von der Gemeinde muss nicht nur immer geprüft werden, ob neben der „Daueranlageabsicht“ auch noch eine 
unternehmerische Einflussnahme beabsichtigt ist, sondern auch, ob weitere Anhaltspunkte aufzeigen, dass die 
Wertpapiere dem Nutzen des eigenen Geschäftsbetriebes und der Herstellung einer dauernden Verbindung der 
Gemeinde zu dem betreffenden gemeindlichen Betrieb dienen. Bei den von der Gemeinde gehaltenen Wertpapie-
ren, bei denen die Kriterien für eine Beteiligung der Gemeinde nicht erfüllt sind, sind diese Wertpapiere unter 
diesem Bilanzposten anzusetzen. In den Fällen, in denen die gemeindlichen Wertpapiere nicht dazu bestimmt 
sind, dauernd der Gemeinde zu dienen, sind diese Wertpapiere dem Umlaufvermögen zuzuordnen und dort unter 
dem besonderen Bilanzposten „Wertpapiere des Umlaufvermögens“ anzusetzen. 
 
Auf Dauer gehaltene Wertpapiere stellen eine Kapitalanlage der Gemeinde aus den ihr gehörenden Finanzmitteln 
dar. Für die Bilanzierung von Wertpapieren ist zu beachten, dass nach dem Depotgesetz bei der Verwahrung und 
Anschaffung von Wertpapieren das Eigentum an Wertpapieren mit der Absendung des Stückeverzeichnisses an 
den darin bezeichneten Wertpapieren auf die Gemeinde als Kommittenten übergeht, soweit der Kommissionär 
über sie zu verfügen berechtigt ist, und wenn es nicht nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts schon 
früher auf die Gemeinde übergegangen ist. Der Begriff „Wertpapier“ sollte dabei für die Gemeinde weit ausgelegt 
werden, sodass alle möglichen Arten von gemeindlichen Kapitalanlagen darunter erfasst werden können und 
nicht nur die bankrechtlichen Formen dazugehören. 
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Wertpapiere des Anlagevermögens der Gemeinde sind in dem 
vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 14 zugeordnet (vgl. § 27 Ab-
satz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, 
SMBl. NRW. 6300). 
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3.1.3.4.2 Der Ansatz einer Kapitalanlage 
 
Eine unmittelbare Kapitalanlage der Gemeinde wird regelmäßig in Form eines Dokumentes belegt, das für die 
Gemeinde ein Wertpapier im Sinne der gemeindlichen Bilanzierung darstellt. Ein solche Geldanlage der Gemein-
de führt daher auch zu einem wertmäßigen Ansatz unter diesem Bilanzposten, unabhängig davon, in welcher 
Form die gemeindlichen Finanzmittel angelegt worden sind, z. B. als langfristiges Festgeld. Bei einer Geldanlage 
hat die Gemeinde zudem den Runderlass des Innenministeriums „Anlage von Geldmitteln durch Gemeinden und 
Gemeindeverbände“ vom 25.01.2005 (SMBl. NRW. 641) zu beachten.  
 
Diese Vorgaben bilden einen verbindlichen Rahmen für die von der Gemeinde nicht für die Zahlungsabwicklung 
benötigten und daher anlegbaren Finanzmittel. Bei solchen Kapitalanlagen muss geprüft und bestätigt werden, ob 
und dass solche Wertpapiere dazu bestimmt sind, dauernd der Gemeinde zu dienen. Soweit diese Sachlage nicht 
bestätigt werden kann, ist eine Umschichtung zu den Wertpapieren des Umlaufvermögens vorzunehmen. Im 
Einzelfall kann zudem, z. B. aufgrund einer Vereinbarung mit einem Dritten über eine durch diesen verantwortlich 
vorzunehmende Kapitalanlage, die gemeindliche Kapitalanlage auch unter dem Bilanzposten „Sonstige Auslei-
hungen“ anzusetzen sein. 
 
 
3.1.3.4.3 Der Ansatz bei einer Wertpapierleihe 
 
Die Gemeinde macht oftmals von der Möglichkeit Gebrauch, die in ihrem Besitz befindlichen Wertpapiere an ihre 
gemeindlichen Betriebe zu verleihen, z.B. aus steuerrechtlichen Gründen. Es handelt sich bei solchen Geschäf-
ten i.d.R. um ein Sachdarlehen, das nach Ablauf der vereinbarten Frist in Wertpapieren gleicher Art und Güte 
zurückzuzahlen ist. In diesen Fällen sollen die verliehenen Wertpapiere dem gemeindlichen Betrieb als Besitzer 
und wirtschaftlicher Eigentümer zugerechnet und nicht mehr in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden.  
 
Die Gemeinde hat aufgrund der vertraglichen Vereinbarung einen Anspruch auf Rückgabe und kann deshalb eine 
Forderung auf eine Rückübertragung von Wertpapieren gegenüber dem betreffenden Betrieb bilanzieren. Dage-
gen hat der gemeindliche Betrieb als Besitzer und wirtschaftlicher Eigentümer der geliehenen Wertpapiere die 
Wertpapiere in seiner Bilanz anzusetzen. Er muss aber gleichzeitig eine Rückgabeverpflichtung entsprechend der 
vertraglichen Vereinbarung in seiner Bilanz passivieren. 
 
 
3.1.3.4.4 Die Bilanzierung einer Kapitalversicherung 
 
3.1.3.4.4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Mit einer Kapitalversicherung für Zwecke der Deckung ihrer künftigen Versorgungsleistungen erwirbt die Gemein-
de Rückdeckungsansprüche entsprechend ihren jährlichen Beitragsleistungen. Diese stellen von Anfang an einen 
Vermögenswert für die Gemeinde dar, der in der gemeindlichen Bilanz unter dem Bilanzposten „Wertpapiere des 
Anlagevermögens“ in Höhe der Anschaffungskosten angesetzt werden kann (vgl. § 33 GemHVO NRW). Die 
Anschaffungskosten stellen dabei die bis zum jeweiligen Abschlussstichtag von der Gemeinde aufgewendeten 
Sparanteile der Versicherungsprämien zzgl. Zinsansprüche sowie Guthaben aus Überschussbeteiligungen dar.  
 
Vom Versicherer ist hierfür das jeweils nachgewiesene Deckungskapital (Deckungsrückstellung) sowohl die Be-
wertungsgrundlage als auch der Bewertungsmaßstab. Bei einer „Beamtenpensionsversicherung“ ist es daher 
unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze für die Gemeinde nur zulässig, den aktuellen Rückde-
ckungsanspruch als aktivierbaren Vermögenswert in der Bilanz anzusetzen, der wirtschaftlich durch Beitragsleis-
tungen erworben wurde. Die Aktivierbarkeit der Hingabe des gemeindlichen Kapitals an den Versicherer als Fi-
nanzanlage lässt es zu, diese gemeindlichen Finanzleistungen als Anschaffungskosten zu betrachten und die 
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gemeindlichen Zahlungen der Investitionstätigkeit der Gemeinde zuzurechnen. Außerdem wird dieses Kapital 
zwar von der Gemeinde zweckdienlich angesammelt, es ist aber gleichwohl noch dem allgemeinen Gemeinde-
vermögen zuzurechnen. 
 
Diese Möglichkeit kann angemessen nach rechtlichen und kaufmännischen Grundsätzen von den Gemeinden 
umgesetzt werden. Sie ist sachgerecht und entspricht zudem den handels- und steuerrechtlichen Regelungen zu 
Kapitalversicherungen als Rückdeckungsversicherungen, die den Rückdeckungsanspruch ebenfalls als aktivier-
bar durch den Versicherungsnehmer vorsehen. Bei dem Verfahren besteht für die Gemeinde ein Gleichklang mit 
den privaten Versicherungsnehmern. Die gemeindlichen Verhältnisse bedingen zudem, dass eine Verrechnung 
von Vermögensgegenständen der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz, z. B. eine Kapitalversicherung als „Beam-
tenpensionsversicherung“ mit der Pensionsrückstellung auf der Passivseite der Bilanz nicht zulässig ist, auch 
wenn die Kapitalversicherung der künftigen Erfüllung der Versorgungsleistungen der Gemeinde dient (vgl. § 41 
Absatz 2 GemHVO NRW).   
 
  
3.1.3.4.4.2 Der Rückkaufswert kein Wertansatz    
 
Unter Einbeziehung des Vorsichts- und des Realisationsprinzips könnte bei Kapitalversicherungen auch der 
„Rückkaufswert“ der Versicherung als Vermögenswert der Gemeinde in Betracht gezogen werden. Dieser ent-
spricht aber nicht den eingezahlten Versicherungsprämien. Der Rückkaufswert wird bei Versicherungen mit Prä-
mienrückgewähr als derjenige Kapitalbetrag bezeichnet, der bei einer außerordentlichen Kündigung an den Ver-
sicherungsnehmer zurückfließt. Außerdem ergibt sich der Rückkaufswert aus dem vorhandenen Deckungskapital 
bei der Versicherung abzüglich eines angemessenen Abschlags. Da ein solcher Rückkaufswert nur in den be-
sonderen Fällen einer außerordentlichen Kündigung der Versicherung an die Gemeinde ausbezahlt wird, soll 
dieser nicht zum Regelbetrag für den Ansatz in der gemeindlichen Bilanz gemacht werden.  
 
 
3.1.3.4.4.3 Deckungskapital/Versicherungssumme kein Wertansatz    
 
Bei einer Kapitalversicherung ist auch nicht von Anfang an das gesamte Deckungskapital bzw. die Versiche-
rungssumme als Vermögenswert der Gemeinde in der Bilanz anzusetzen. Einem solchen Ansatz würden aber in 
diesem Umfang keine erworbenen Ansprüche der Gemeinde gegenüberstehen. Ein solcher Ansatz wäre zudem 
wegen des im gemeindlichen Haushaltsrecht geltenden Anschaffungskostenprinzips, das auch handels- und 
steuerrechtlich gilt, nicht zulässig.  
 
Dieser Ansatz in der gemeindlichen Bilanz würde auch nicht mit dem durch die Bilanz (Jahresabschluss) unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu vermittelnden Bildes einer den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechenden Vermögenslage in Einklang stehen. Das gesamte Deckungskapital (Versicherungs-
summe) stellt nämlich nur eine Verpflichtung des Versicherers dar, bei Eintritt des Versicherungsfalls und dem 
Vorliegen aller Voraussetzungen eine entsprechende Leistung zu erbringen.  
 
 
3.1.3.5 Zu Nummer 1.3.5 (Ausleihungen):  
 
3.1.3.5.01 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter dem Bilanzposten „Ausleihungen“ werden langfristige Finanzforderungen der Gemeinde als Anlagevermö-
gen angesetzt, die durch Hingabe von Kapital an Dritte entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde 
dauerhaft dienen sollen. Den gemeindlichen Ausleihungen liegt daher grundsätzlich eine Rückzahlungspflicht für 
den Dritten gegenüber der Gemeinde zugrunde. Für den Ansatz einer gemeindlichen Forderung als Ausleihung 
ist haushaltsrechtlich keine bestimmte zeitliche Laufzeit vorgesehen. Entsprechend der Anwendung des Begriffs 
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"dauerhaft" bei gemeindlichen Wertminderungen dürfte eine Forderung dann als Ausleihung zu bilanzieren sein, 
wenn die Gemeinde dafür eine Laufzeit von fünf Jahren und mehr vorgesehen hat. Wegen der Abgrenzung zum 
gemeindlichen Umlaufvermögen muss jedoch mindestens eine Laufzeit von über einem Jahr bestehen. 
 
Die Ausleihungen als gemeindliche Ansprüche entstehen z. B. aus der Hingabe von langfristigen Darlehen, 
Grund- und Rentenschulden, Hypotheken, aber auch Sachdarlehen in Form einer Wertpapierleihe durch die 
Gemeinde an Dritte. Derartige Ausleihungen bestehen vielfach im Rahmen der Erfüllung gemeindlicher Aufgaben 
durch die Betriebe der Gemeinde. Entsprechend ist in der gemeindlichen Bilanz eine Differenzierung des Ansat-
zes der gemeindlichen Ausleihungen vorzunehmen. Diese Darstellung soll u.a. zur Erleichterung der Aufstellung 
des gemeindlichen Gesamtabschlusses beitragen. Die langfristig bestehenden Ansprüche der Gemeinde werden 
dadurch auch ausreichend transparent gemacht.  
 
Zu den Ausleihungen der Gemeinde gehören i.d.R. nicht die gemeindlichen Zuwendungen für Investitionen. 
Ebenso sind die gemeindlichen Kapitalanlagen nicht als Ausleihungen zu bilanzieren. Die langfristigen Forderun-
gen der Gemeinde aus Lieferungen und Leistungen sind auch nicht unter diesem Bilanzposten zu erfassen, son-
dern im Bilanzbereich "Umlaufvermögen" anzusetzen. Die Gemeinde hat ihre Forderungen einer Laufzeit von 
unter einem Jahr (kurzfristige Ausleihungen) ebenfalls im Umlaufvermögen anzusetzen. Zum Umlaufvermögen 
gehören außerdem alle aus den Ausleihungen entstandenen gemeindlichen Zinsansprüche. 
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Ausleihungen der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium 
bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 13 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW 
i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 
 
 
3.1.3.5.02 Die Bewertung der Ausleihungen 
 
3.1.3.5.02.1 Der Ansatz zu Anschaffungskosten 
 
Für die Bewertung der Ausleihungen der Gemeinde gelten die allgemeinen Bewertungsgrundsätze, d. h. dass 
diese Finanzanlagen dürfen höchstens mit den Anschaffungskosten angesetzt werden. Die Anschaffungskosten 
entsprechen i.d.R. dem von der Gemeinde an den Dritten ausgezahlten Betrag als voraussichtlichen Erfüllungs- 
bzw. Rückzahlungsbetrag, der zu bilanzieren ist, wenn die Ausleihung in üblicher Weise verzinst wird. Sofern die 
aus den gemeindlichen Ausleihungen entstehenden Zinsansprüche nicht an die Gemeinde zu zahlen sind, son-
dern den Ausleihungsbetrag erhöhen sollen, stellen sie einen Zugang zu den gemeindlichen Finanzanlagen dar. 
Von der Gemeinde ist aber zu jedem Abschlussstichtag zu prüfen, ob für die Ausleihungen ein niedrigerer Wert 
anzusetzen ist, der diesen am Abschlussstichtag beizulegen ist (vgl. § 35 Absatz 5 GemHVO NRW).  
 
 
3.1.3.5.02.2 Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Ausleihungen 
 
Bei gemeindlichen Ausleihungen ist i.d.R. der Nominalbetrag als vereinbarter Erfüllungsbetrag zu bilanzieren. Bei 
unverzinslichen oder niedrig verzinslichen Ausleihungen verzichtet die Gemeinde aber auf Zinserträge, sodass 
wirtschaftlich betrachtet die Ausleihung einen Verlust für die Gemeinde verursacht. Im Rahmen der Bewertung 
soll daher der als Anschaffungskosten anzusetzende Rückzahlungsbetrag auf den Bilanzstichtag abgezinst und 
der Barwert bzw. Kapitalwert bilanziert werden.  
 
In diesen Fällen wird der Ausleihung nur der Barwert als Anschaffungskosten zugerechnet. Der Differenzbetrag 
zwischen dem Auszahlungsbetrag und dem Barwert stellt dabei den nicht aktivierbaren Aufwand dar, der als 
außerplanmäßige Abschreibung in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen ist. Die späteren jährlichen 
Aufzinsungsbeträge sind ergebniswirksam als Finanzerträge in der gemeindlichen Ergebnisrechnung nachzuwei-
sen und stellen nachträgliche Anschaffungskosten für die Gemeinde dar. In solchen Fällen kann für die Laufzeit 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 41 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2232 

der Ausleihung von einer vorübergehenden Wertminderung ausgegangen werden, bei der jährlich eine sachge-
rechte Wertaufholung erfolgt. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch die Vorschrift des § 35 Absatz 5 Satz 2 GemHVO NRW zu beachten, nach 
der keine Verpflichtung für die Gemeinde besteht, außerplanmäßige Abschreibungen bei den gemeindlichen 
Finanzanlagen nach den gleichen Maßgaben vorzunehmen, wie sie für außerplanmäßige Abschreibungen beim 
übrigen Anlagevermögen der Gemeinde gelten. Für die Gemeinde entsteht eine Abschreibungsverpflichtung für 
Finanzanlagen auch nicht dadurch, dass diese zum Anlagevermögen der Gemeinde gehören (vgl. § 41 Absatz 3 
Nummer 1 GemHVO NRW).  
 
Die Entscheidung über eine außerplanmäßige Abschreibung bei den gemeindlichen Finanzanlagen ist dabei in 
das pflichtgemäße Ermessen der Gemeinde gestellt. Die Gemeinde hat bezogen auf den Abschlussstichtag und 
unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse eigenverantwortlich zu entscheiden, ob sie eine außerplanmä-
ßige Abschreibung bei ihren Finanzanlagen vornimmt oder unterlässt. Nach dem Wortlaut der Regelung besteht 
für die Gemeinde keine zwingende zu außerplanmäßigen Abschreibungen bei den Finanzanlagen, sondern ledig-
lich die Verpflichtung zur ermessensfehlerfreien Ausübung dieses Wahlrechts.  
 
 
3.1.3.5.02.3 Ausleihungen und Gegenleistungsverpflichtungen 
 
Eine gemeindliche Ausleihung kann auch mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Empfängers verbunden sein, 
die eine verdeckte Verzinsung darstellen kann. In solchen Fällen kann regelmäßig von einer Abzinsung der Aus-
leihung abgesehen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die Gegenleistung die Unter- bzw. Nichtverzins-
lichkeit kompensiert. Als Gegenleistung eines Dritten gegenüber der Gemeinde kann z.B. ein Belegungsrecht bei 
der Schaffung von Sozialwohnungen im sozialen Wohnungsbau oder die Verpflichtung zur Schaffung oder zum 
Erhalt von Arbeitsplätzen im Rahmen der Wirtschaftsförderung angesehen werden.  
 
Eine Gegenleistung kann auch darin bestehen, dass der Dritte aus Empfänger der gemeindlichen Leistung eine 
Aufgabe übernimmt und ausführt, die sonst im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung von der Gemeinde 
zu erledigen wäre. In solchen Fällen ist von der Gemeinde zu prüfen, ob die immateriellen Vorteile entweder 
zinsersetzende Vorteile darstellen oder ein entgeltlich erworbener immaterieller Vermögensgegenstand des Anla-
gevermögens vorliegt, der jedoch hinreichend konkret bestimmt sein muss. Liegt ein aktivierbarer immaterieller 
Vermögensgegenstand vor, ist dieser nach den einschlägigen Bestimmungen abzuschreiben. Außerdem sind die 
tatsächlich vorliegenden Zinskompensationen im gemeindlichen Jahresabschluss im Anhang zu erläutern.  
 
 
3.1.3.5.03 Besonderheiten bei Ausleihungen an gemeindliche Betriebe 
 
Im Zusammenhang mit der Bilanzierung von gemeindlichen Ausleihungen ist zu prüfen, ob gemeindliche Auslei-
hungen unmittelbar mit der Gesellschafterstellung der Gemeinde gegenüber ihrem Betrieb zusammenhängen. 
Sie können auch auch einem davon unabhängigen Schuldverhältnis zwischen der Gemeinde und dem betreffen-
den Betrieb beruhen. Außerdem ist der Sonderfall zu betrachten, dass die Gemeinde ihren Betrieben die benötig-
ten Investitionszuschüsse unter der Zwecksetzung gewährt, dass dieses Finanzvermögen dazu bestimmt ist, 
dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen.  
 
Derartige Finanzmittel sollen daher bei den betrieblichen Investitionen nicht zur sofortigen Minderung der Herstel-
lungskosten führen, sondern entsprechend der betrieblichen Nutzung des damit finanzierten Vermögensgegen-
standes „eingesetzt“ werden. Durch den gemeindlichen Betrieb ist deshalb entsprechend dem erhaltenen ge-
meindlichen Zuschuss ein Sonderposten in der betrieblichen Bilanz anzusetzen. In solchen Fällen kommt dem 
Zuschuss der Gemeinde ein ähnlicher Charakter zu wie der Hingabe eines langfristigen Darlehens an den Be-
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trieb. Ein solcher langfristiger Zuschuss soll daher bilanziell vergleichbar dem langfristigen Darlehen behandelt 
werden, auch wenn es sich bei dem Zuschuss tatsächlich nicht um einen rückzahlbaren Zuschuss handelt.  
 
Derartige gemeindliche Zuschüsse führen daher in der Bilanz der Gemeinde zur Erhöhung des angesetzten Wer-
tes beim Bilanzposten „Ausleihungen“ im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ und nicht zur Erhöhung des für den 
betreffenden Betrieb angesetzten „Beteiligungswertes“. Der Wertansatz ist dann von der Gemeinde entsprechend 
der beim gemeindlichen Betrieb durch die Nutzung des Vermögensgegenstandes vorzunehmenden betrieblichen 
Abschreibung und ertragswirksamen Auflösung des gebildeten betrieblichen Sonderpostens durch planmäßige 
Abschreibungen zu vermindern.  
 
 
3.1.3.5.1 Zu Nummer 1.3.5.1 (Ausleihungen an verbundene Unternehmen): 
 
Unter dem Bilanzposten „Ausleihungen an verbundenen Unternehmen“ sind langfristige Forderungen der Ge-
meinde an gemeindliche Betriebe in einer Rechtsform des öffentlich-rechtlichen oder privaten Rechts anzusetzen. 
Derartige Betriebe müssen von der Gemeinde in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu 
diesen Betrieben herzustellen und die Betriebe müssen dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Solche 
Betriebe werden zudem als Tochtereinheiten in den gemeindlichen Gesamtabschluss unter Beachtung der ein-
schlägigen Vorschriften einbezogen (vgl. § 50 GemHVO NRW).  
 
In der gemeindlichen Bilanz sind die Betriebe der Gemeinde, die im gemeindlichen Gesamtabschluss voll zu 
konsolidieren sind, als „verbundene Unternehmen“ gesondert anzusetzen. Ein gemeindlicher Betrieb kann dabei 
aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorgaben zur Gemeinde gehören. Bei einem Betrieb in privatrechtlicher Form 
müssen dafür besondere Voraussetzungen vorliegen. Die enge Verbindung zwischen der öffentlich-rechtlichen 
Gemeinde und den betreffenden Betrieben kann deshalb auch durch den Begriff „verbundene Einheiten“ ausge-
drückt werden. Dieser Begriff ist dabei inhaltlich dem Begriff „verbundene Unternehmen“ gleichgestellt. 
 
Diese Einordnung ist bei gemeindlichen Betrieben des privaten Rechts der Fall, wenn diese unter der einheitli-
chen Leitung der Gemeinde stehen bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss 
ausübt. Wie unter den übrigen Bilanzposten für gemeindliche Ausleihungen sind hier nur die Forderungen aus 
Geld- und Finanzgeschäften der Gemeinde mit ihren Betrieben anzusetzen, die eine Laufzeit von über einem 
Jahr haben. Der Ausweis dieses gesonderten Bilanzpostens soll auch zur Erleichterung der Aufstellung des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses beitragen.  
 
 
3.1.3.5.2 Zu Nummer 1.3.5.2 (Ausleihungen an Beteiligungen): 
 
Unter dem Bilanzposten „Ausleihungen an Beteiligungen“ sind langfristige Forderungen der Gemeinde anzuset-
zen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Betrieb herzustellen. Ein Ansatz in 
der gemeindlichen Bilanz setzt voraus, dass diese Verbindung dem gemeindlichen Geschäftsbetrieb dient und 
einen Beitrag zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde leistet oder leisten kann. Eine Beteiligung der Gemeinde liegt 
i.d.R. vor, wenn sie an einem Unternehmen mit mehr als 20 v.H. beteiligt ist (vgl. § 271 Absatz 1 HGB). Als Betei-
ligungen kommen dabei sowohl Anteile an Kapitalgesellschaften (dies betrifft auch gemeinnützige Gesellschaf-
ten) sowie Anteile an sonstigen juristischen Personen in Betracht. 
 
Die Beteiligungen der Gemeinde, die nicht in Form von Wertpapieren gehalten werden, und Beteiligungen an 
einem Unternehmen von nicht mehr als 20 v.H sowie Geschäftsanteile an einer eingetragenen Genossenschaft, 
z. B. eine Kreditgenossenschaft, die auf Dauer gehalten werden, sind daher unter dem Bilanzposten „Sonstige 
Ausleihungen“ anzusetzen. Wie unter den übrigen Bilanzposten für gemeindliche Ausleihungen sind unter diesem 
Bilanzposten nur die Forderungen aus Geld- und Finanzgeschäften der Gemeinde mit ihren Betrieben anzuset-
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zen, die eine Laufzeit von über einem Jahr haben. Der Ausweis dieses gesonderten Bilanzpostens soll auch zur 
Erleichterung der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses beitragen. 
 
 
3.1.3.5.3 Zu Nummer 1.3.5.3 (Ausleihungen an Sondervermögen): 
 
Unter dem Bilanzposten „Ausleihungen an Sondervermögen“ sind langfristige Forderungen der Gemeinde an 
besondere Vermögen der Gemeinde mit eigenem Rechnungskreis anzusetzen. Zu diesen gemeindlichen Son-
dervermögen gehören die wirtschaftlichen Unternehmen (vgl. § 114 GO NRW) und die organisatorisch verselbst-
ständigten Einrichtungen (vgl. § 107 Absatz 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit (vgl. § 97 Absatz 1 
Nummer 3 GO NRW). Diese Betriebe (Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) sind wichtige 
Organisationsgebilde der Gemeinde, die entsprechend den Vorschriften über die wirtschaftliche und nichtwirt-
schaftliche Betätigung der Gemeinden als Sondervermögen errichtet werden. Sie sind wirtschaftlich und verwal-
tungsmäßig selbstständig (vgl. Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW). Für diese gemeindlichen Betriebe wer-
den Sonderrechnungen und eigene Jahresabschlüsse verlangt.  
 
Unter diesem Bilanzposten sind aber auch die langfristigen Forderungen der Gemeinde an ihre rechtlich un-
selbstständigen Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen anzusetzen, die ebenfalls Sondervermögen der 
Gemeinde sind, z. B. eigene Zusatzversorgungskassen oder Eigenunfallversicherungen. Dieses gilt aber nur 
dann, wenn diese Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen eine gesonderte Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung mit einem eigenen Jahresabschluss haben (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 4 GO NRW). Unter den Bilanzpos-
ten für gemeindliche Ausleihungen sind wie unter diesem Bilanzposten nur die Forderungen aus Geld- und Fi-
nanzgeschäften der Gemeinde mit ihren Betrieben anzusetzen, die eine Laufzeit von über einem Jahr haben.  
 
 
3.1.3.5.4 Zu Nummer 1.3.5.4 (Sonstige Ausleihungen): 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Ausleihungen“ müssen die langfristigen Forderungen der Gemeinde, die nicht 
den spezielleren Bilanzposten zuzuordnen sind, angesetzt werden, denn dieser Bilanzposten wirkt wie ein Bi-
lanzposten „Sonstige Finanzanlagen“. Zu den anzusetzenden Ausleihungen gehören z. B. die Beteiligungen der 
Gemeinde, die nicht in Form von Wertpapieren gehalten werden oder Beteiligungen an einem Unternehmen von 
nicht mehr als 20 v.H. Ebenfalls sind rückzahlbare Zuwendungen, die von der Gemeinde einem Dritten gewährt 
werden, unter diesem Bilanzposten anzusetzen, sofern die Gewährung der Finanzleistungen die Voraussetzun-
gen für die Hingabe einer Ausleihung durch die Gemeinde erfüllt.  
 
Zu den sonstigen Ausleihungen gehören aber auch Geschäftsanteile an einer eingetragenen Genossenschaft, die 
von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden, z. B. einer Kreditgenossenschaft (vgl. § 108 Absatz 7 GO NRW). 
Diese bilanzielle Zuordnung von Geschäftsanteilen ist erfolgt, weil bereits mit der Aufnahme einer Geschäftsver-
bindung der Gemeinde zu einer Genossenschaft ein Erwerb von („Mindest-„) Anteilen an der Genossenschaft 
verbunden ist. Welche Relevanz für die Beteiligungssteuerung daraus entsteht, ist für die Bilanzierung der Ge-
schäftsanteile nicht ausschlaggebend. 
 
Unter diesem Bilanzposten sind ebenfalls die auf der Grundlage des § 14a BBesG bereits langfristig angesam-
melten Finanzmittel, die z.B. bei einigen Gemeinden durch die Versorgungskasse verwaltet werden (vgl. § 2 Ab-
satz 5 VKZVKG), zu aktivieren. Auch Rückdeckungsansprüche der Gemeinde, die durch den Abschluss einer 
langfristigen Kapitalversicherung, z. B. einer „Beamtenpensionsversicherung“ bestehen, sind hier anzusetzen. 
Aus der Art der Versicherung ergibt sich i.d.R., dass die Gemeinde im zeitlichen Versicherungsverlauf steigende 
Versicherungsansprüche erwirbt, die beim Eintritt des Versicherungsfalls an die Gemeinde ausgeschüttet werden. 
In solchen Fällen entsteht i.d.R. der Charakter einer Ausleihung als langfristige gemeindliche Forderung. 
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Durch die Vorsorge soll in künftigen Haushaltsjahren, in denen Versorgungsleistungen an eine höhere Zahl von 
Ruhestandsbeamten zu erbringen sind, der voraussichtlich erhöhte Liquiditätsbedarf der Gemeinde befriedigt 
werden. Der Ansatz dieser Ansprüche der Gemeinde als Geldanlagen auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz 
berührt dabei nicht den Ansatz der Pensionsrückstellungen der Gemeinde auf der Passivseite ihrer Bilanz. Für 
die Aktivierung dieser gemeindlichen Ansprüche ist es zudem unerheblich, wenn die Versorgungsleistungen der 
Gemeinde über eine Versorgungskasse zahlbar gemacht bzw. abgewickelt werden.  
 
Dieser Bilanzposten sollte jedoch dann nicht als ausschließlicher Sammelposten in der gemeindlichen Bilanz 
enthalten sein, wenn dessen Volumen das Volumen der anderen spezielleren Bilanzposten übersteigt. Bieten 
sich in einem solchen Fall keine zusätzlichen Posten oder „Davon-Vermerke“ in der gemeindlichen Bilanz an, 
muss mindestens durch gesonderte Erläuterungen im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss die notwendige 
Transparenz über das zusammengefasste Vermögen der Gemeinde gewährleistet werden. Außerdem sind unter 
diesem Bilanzposten wie unter den übrigen Bilanzposten für gemeindliche Ausleihungen nur die Forderungen aus 
Geld- und Finanzgeschäften der Gemeinde anzusetzen, die eine Laufzeit von über einem Jahr haben.  
 
 
3.2 Zu Nummer 2 (Umlaufvermögen): 
 
3.2.01 Die Bestimmung des Umlaufvermögens 
 
3.2.01.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Als Umlaufvermögen auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz werden die Vermögensgegenstände der Ge-
meinde angesetzt, die dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Ver-
brauch, Verkauf vorgesehen sind. Die Gemeinde hat in diesem Bilanzbereich die Vermögensgegenstände anzu-
setzen, die nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung durch die Gemeinde vorgesehen sind. Von einer kurzfristi-
gen Nutzung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes kann dann ausgegangen werden, wenn der Vermö-
gensgegenstand innerhalb des Haushaltsjahres verbraucht oder verkauft werden soll. Für die Bewertung der 
Vermögensgegenstände des gemeindlichen Umlauflaufvermögens gilt dabei immer das strenge Niederstwert-
prinzip. Im Rahmen der Geschäftstätigkeit der Gemeinde lässt sich der Begriff „kurzfristig“ wie folgt abgrenzen 
(vgl. Abbildung). 
 

 
Der Begriff „kurzfristig“ 

 
 
Ein gemeindlicher Vermögensgegenstand ist als kurzfristig anzusehen, wenn dieser 
 
- zum Verbrauch oder Verkauf durch die Gemeinde gehalten wird. 
 
 
- innerhalb des Haushaltsjahres in Finanzmittel umgewandelt wird. 
 
 
- Zahlungsmittel der Gemeinde darstellt.  
 

Abbildung 564 „Der Begriff „kurzfristig“ 
 
Die Verwendung des Begriffs "Umlaufvermögen" für zum Verbrauch bestimmte gemeindliche Vermögenswerte 
und die deshalb von der Gemeinde vorzunehmende bilanzielle Differenzierung zwischen dem Umlaufvermögen 
und dem Anlagevermögen ist dabei kein Kriterium, um bei der Zuordnung von gemeindlichen Geschäftsvorfällen 
in entsprechender Weise zwischen der gemeindlichen Investitionstätigkeit und der laufenden Verwaltungstätigkeit 
zu unterscheiden. Die mit dem gemeindlichen Vermögenswert des Umlaufvermögens zusammenhängenden 
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Einzahlungen und Auszahlungen stellen daher nicht gleichzeitig in ihrer vollen Höhe auch Erträge bzw. Aufwen-
dungen dar, die in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen wären.  
 
Im Falle außerplanmäßiger Abschreibungen ist bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens immer auf 
den niedrigen beizulegenden Wert abzuschreiben (vgl. § 35 Absatz 7 GemHVO NRW). Die Gemeinde muss 
daher bei zwei möglichen Wertansätzen für Gegenstände des Umlaufvermögens, z. B. die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten oder der Marktpreis, stets den niedrigeren Wert für die betreffenden Vermögensgegenstände 
im Umlaufvermögen in ihrer gemeindlichen Bilanz ansetzen. Der niedrigere Wert stellt dabei zugleich eine Ober-
grenze für die Wertansätze dar.  
 
Die gemeindliche Ressourcenerfassung ist auch bei den bilanziellen Vorgängen, die das gemeindliche Umlauf-
vermögen betreffen, zu berücksichtigen. Die Erträge und Aufwendungen aus darauf bezogenen gemeindlichen 
Geschäftsvorfällen sind entsprechend in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen. Die sonstigen aus-
schließlich zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle der Gemeinde, die sich auf das gemeindliche Umlaufvermögen 
auswirken, sind dagegen von der Gemeinde nur in ihrer Finanzrechnung zu erfassen. 
 
 
3.2.01.2 Die Arten des Umlaufvermögens 
 
In der gemeindlichen Bilanz gehören zum Bilanzbereich „Umlaufvermögen“ keine langfristigen Vermögensgegen-
stände der Gemeinde sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die möglichen Vermögensgegenstände 
des gemeindlichen Umlaufvermögens werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
 

 
Das Umlaufvermögen in der gemeindlichen Bilanz 

 
 

BILANZBEREICH 
 

BILANZPOSTEN 

Vorräte 

 
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 
- Geleistete Anzahlungen 
 

Forderungen und 
sonstige Vermögensgegenstände 

 
- Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen 
        aus Transferleistungen 
 

Privatrechtliche Forderungen 
 

(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 
 

 
Sonstige Vermögensgegenstände 

 

 
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

 
 

Wertpapiere des Umlaufvermögens 
 

(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

 
Liquide Mittel 

 
(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

Abbildung 565 „Das Umlaufvermögen in der gemeindlichen Bilanz“ 
 
Zum gemeindlichen Umlaufvermögen können aber auch gemeindliche Grundstücke in Baugebieten und in Ge-
werbegebieten gehören, die von der Gemeinde zum Verkauf gehalten werden. Diese Vermögensgegenstände 
können unter den gemeindlichen Vorräten angesetzt werden, sofern dafür kein eigenständiger Bilanzposten oder 
ein „Davon-Vermerk“ sachgerecht ist. 
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3.2.02 Besonderes Umlaufvermögen 
 
3.2.02.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 
 
Im Umlaufvermögen sind auch immaterielle Vermögensgegenstände anzusetzen. Diese Wirtschaftsgüter sind 
dabei unabhängig davon zu aktivieren, ob sie von der Gemeinde entgeltlich oder unentgeltlich erworben oder 
selbst hergestellt worden sind. In den Fällen, in denen die Gemeinde immaterielle Vermögensgegenstände selbst 
hergestellt hat, z. B. Software, und diese Vermögensgegenstände wegen ihrer Zwecksetzung im Umlaufvermö-
gen in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen sind, können die dafür entstandenen Herstellungskosten aktiviert 
werden (vgl. § 33 Absatz 3 GemHVO NRW). Das Bilanzierungsverbot für nicht entgeltlich erworbene oder selbst 
hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände der Gemeinde erfasst daher nur die immateriellen Vermögens-
gegenstände, die dem gemeindlichen Anlagevermögen zuzuordnen sind und nicht die immateriellen Vermögens-
gegenstände des Umlaufvermögens der Gemeinde (vgl. § 43 Absatz 1 GemHVO NRW).  
 
 
3.2.02.2 Die Berechtigungen aus einem Ökokonto 
 
Im Rahmen von Eingriffen in Natur und Landschaft (vgl. § 4 LG NRW) sind auch von der Gemeinde geeignete 
Kompensationsmaßnahmen durchzuführen oder Ersatzgelder zu zahlen (vgl. §§ 4a und 5 LG NRW). Diese Gel-
der haben i.d.R. einen investiven Charakter und müssen der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder 
des Landschaftsbildes dienen. In diesem Zusammenhang können Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, die ohne rechtliche Verpflichtung bereits vor Beginn eines naturschutzrechtlichen Eingriffs durchge-
führt werden sollen, vor ihrer Durchführung zur Aufnahme in ein Ökokonto durch die untere Landschaftsbehörde 
anerkannt werden, um bei späteren naturschutzrechtlichen Eingriffen als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
herangezogen werden zu können (vgl. § 5a LG NRW).  
 
Das Ökokonto stellt dabei ein Naturschutzinstrument im Rahmen der gesetzlich bestimmten Eingriffsregelungen 
dar. In einem Ökokonto werden die vorgezogenen und anerkannten Kompensationsmaßnahmen nach Durchfüh-
rung der Maßnahmen dokumentiert und durch Einbuchung oder Abbuchung verwaltet (Ökokontoführung). Die 
Maßnahmen, die zwar anerkannt worden sind, deren Durchführung jedoch bis zu einer konkreten Inanspruch-
nahme im Rahmen der Zulassung eines Eingriffs zurückgestellt werden sollen, können dabei als gesonderter 
Flächen- und Maßnahmenpool mitgeführt werden (vgl. § 1 LG NRW). In diesem Rahmen werden eine Bestands-
aufnahme der Ausgleichsflächen und eine Beurteilung der vorgezogenen Kompensationsmaßnahme mithilfe 
eines Bewertungsverfahrens und unter der Einbeziehung von Wertpunkten (Ökopunkte) vorgenommen.  
 
Nach der Anerkennung der vorgesehenen Maßnahmen durch die zuständige Landschaftsbehörde erfolgt ihre 
Aufnahme in das Ökokonto. Die Ökopunkte stellen wegen der bestehenden rechtlichen Möglichkeit, vorgezogene 
Kompensationsmaßnahmen auf naturschutzrechtliche Eingriffsmaßnahmen anrechnen zu können, eine Berechti-
gung für Maßnahmenträger und damit ggf. auch für die Gemeinde dar. Derartige Berechtigungen sind zudem 
naturschutzrechtlich auch auf Dritte übertragbar bzw. veräußerbar. Im Rahmen der Anerkennung der vorgezoge-
nen Kompensationsmaßnahme durch die Vergabe von Wert- bzw. Ökopunkten durch die untere Landschaftsbe-
hörde für die Gemeinde entsteht regelmäßig kein entgeltlicher Geschäftsvorfall, denn die Ökopunkte werden im 
Rahmen des Anerkennungsverfahrens durch die zuständige Stelle von der Gemeinde nicht käuflich erworben 
(vgl. ÖkokontoVO). Die Ökopunkte können aber grundsätzlich auch von einem Dritten erworben werden.  
 
Ein solcher entgeltlicher Vorgang ist für die Gemeinde nur dann als zulässig anzusehen, wenn dieser in einem 
unmittelbaren Zusammenhang mit einer von der Gemeinde konkret vorgesehenen Maßnahme steht, die natur-
schutzrechtlich als Eingriffsmaßnahme zu bewerten ist, und der Ökopunkte naturschutzrechtlich und haushalts-
mäßig zugerechnet werden dürfen. Die Ökopunkte sind daher als abstrakt bilanzierungsfähig zu bewerten. Sie 
stellen immaterielle Vermögensgegenstände dar, die nur vorübergehend im Besitz der Gemeinde sind und dem 
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gemeindlichen Geschäftsbetrieb nicht dauerhaft dienen sollen. Die Ökopunkte sind in der gemeindlichen Bilanz 
unter dem Bilanzposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ anzusetzen. 
 
 
3.2.02.3 Die Grundstücke zur Veräußerung 
 
Dem Bilanzbereich „Umlaufvermögen“ sind auch die gemeindlichen Grundstücke zuzuordnen, die nicht mehr dem 
Geschäftsbetrieb der Gemeinde auf Dauer dienen bzw. nicht mehr von der Gemeinde genutzt werden und von ihr 
konkret zur Veräußerung vorgesehen sind. In der Regel sind dieses Grundstücke, die noch weniger als ein Jahr 
bei der Gemeinde verbleiben sollen. Dem gemeindlichen Umlaufvermögen sind aber auch die gemeindlichen 
Grundstücke zuzuordnen, die ausschließlich zum Zwecke der Veräußerung von der Gemeinde gehalten werden. 
Diese Vermögensgegenstände können unter den gemeindlichen Vorräten angesetzt werden, sofern dafür kein 
eigenständiger Bilanzposten oder ein „Davon-Vermerk“ sachgerecht ist. 
 
Der gemeindliche Anhang muss zu den Grundstücken, die wie eine kurzfristige gemeindliche Kapitalanlage ge-
halten werden, sachgerechte Angaben und Erläuterungen enthalten. Bei den unbebauten Grundstücken sollte 
auch deren baurechtliche Klassifizierung nach dem geltenden Planungsrecht der Gemeinde angegeben werden, 
wenn für die Gemeinde erkennbar ist, dass bei den Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses ein ent-
sprechender Informationsbedarf besteht, z. B. Bauerwartungsland, Baugrundstücke, Gewerbegrundstücke.  
 
 
3.2.03 Die Abgrenzung zwischen Umlaufvermögen und Anlagevermögen 
 
Ein gemeindlicher Vermögensgegenstand, der im Anlagevermögen in der gemeindlichen Bilanz angesetzt ist, 
kann im Einzelfall zu einem Abschlussstichtag dem Umlaufvermögen zuzurechnen und entsprechend zu bilanzie-
ren sein, weil zum Verbrauch, zur Weiterverarbeitung oder zur Veräußerung bestimmte gemeindliche Vermö-
gensgegenstände dem Umlaufvermögen zuzuordnen sind. In solchen Fällen kommt es auf die gemeindliche 
Zweckbestimmung an, die sich regelmäßig dem Willen der Gemeinde über den zeitlich bestimmten Gebrauch 
oder Verbrauch eines Vermögensgegenstandes ergibt.  
 
Dem gemeindlichen Umlaufvermögen sind deshalb z. B. auch die gemeindlichen Grundstücke zuzuordnen, die 
zum Zwecke der Veräußerung von der Gemeinde gehalten werden, auch wenn sie aufgrund ihrer Eigenart ei-
gentlich dem gemeindlichen Anlagevermögen zuzurechnen wären. Bei der Abgrenzung zwischen dem gemeindli-
chen Umlaufvermögen und dem Ablagevermögen der Gemeinde ist aber auch die zeitliche Verweildauer bei der 
Gemeinde ein Kriterium. Ein gemeindlicher Vermögensgegenstand kann i.d.R. ins Umlaufvermögen der Gemein-
de umgegliedert werden, wenn dieser Gegenstand von der Gemeinde nicht mehr für den vorgesehenen Zweck 
genutzt wird und kurzfristig veräußert werden soll. 
 
Eine generelle Mindestverweildauer für die Abgrenzung zwischen Umlaufvermögen und Anlagevermögen besteht 
jedoch nicht. Entsprechend der betriebswirtschaftlichen Literatur kann eine Zuordnung zum Anlagevermögen erst 
als sachgerecht betrachtet werden, wenn die Gemeinde mehr als fünf Jahre über den betreffenden Vermögens-
gegenstand verfügt oder verfügen will. In die Entscheidung über die Zuordnung eines Vermögensgegenstandes 
zum Umlaufvermögen sind aber auch seine Art und seine Verwendung durch die Gemeinde einzubeziehen. Da-
bei muss auch auf den Willen der Gemeinde, der ggf. bereits durch die Verwendung des Vermögensgegenstan-
des zum Ausdruck kommen kann, geachtet werden. Alle Kriterien müssen dokumentiert und für Dritte erkennbar 
sein, auch wenn zu jedem Abschlussstichtag von der Gemeinde wieder neu darüber entschieden werden kann. 
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3.2.04 Umgliederungen ins Umlaufvermögen 
 
Im Zeitablauf kann sich die Zweckbestimmung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes ändern oder des-
sen Nutzung durch die Gemeinde eingestellt werden. Die Gemeinde hat dann die bilanzielle Zuordnung zu über-
prüfen und ggf. anzupassen. Sofern dieser Vermögensgegenstand in der gemeindlichen Bilanz im Bereich „Anla-
gevermögen“ angesetzt worden ist, kann zum Abschlussstichtag entsprechend der eingetretenen Änderung der 
Zweckbestimmung eine Umgliederung dieses Vermögensgegenstandes in den Bilanzbereich „Umlaufvermögen“ 
vorzunehmen sein.  
 
Eine Umgliederung setzt dabei regelmäßig voraus, dass die Gemeinde aktiv die für eine kurzfristige Veräußerung 
notwendigen Maßnahmen durchführt. Es wird z. B. ein entsprechender Ratsbeschluss zu fassen sein, damit die 
Gemeinde sich von einem bestimmten Vermögensgegenstand trennen kann. Bei einer Umgliederung muss klar 
erkennbar und nachvollziehbar sein, dass die Gemeinde sich kurzfristig von dem Vermögensgegenstand trennen 
will und nicht nur eine Absicht zur Veräußerung zu einem unbestimmten Zeitpunkt bei der gemeindlichen Verwal-
tung besteht. Eine solche Umgliederung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes ins Umlaufvermögen soll 
dabei jeweils zum Abschlussstichtag erfolgen. Es können sich daraus ggf. Abweichungen von der bisherigen 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethode und Wertminderungen ergeben, weil die Vermögensgegenstände des 
Umlaufvermögens mit dem beizulegenden Zeitwert als fortgeführte Anschaffungskosten zu bilanzieren sind und 
das strenge Niederstwertprinzip gilt (vgl. § 35 Absatz 7 GO NRW).  
 
Eine Umgliederung ist als nicht zulässig anzusehen, wenn bei der Gemeinde nur die Absicht zur Abgabe eines 
Vermögensgegenstandes besteht, ohne dass weitere Kriterien durch die Gemeinde konkret erfüllt sind. Ebenso 
ist die Absicht der Ertragserzielung durch die Veräußerung kein ausreichender Grund für eine Umgliederung ins 
gemeindliche Umlaufvermögen. Auf eine Umgliederung vom Anlagevermögen ins gemeindliche Umlaufvermögen 
ist auch dann regelmäßig zu verzichten, wenn ein zur Veräußerung anstehender Vermögensgegenstand von der 
Gemeinde noch tatsächlich bis zu seiner Veräußerung genutzt wird.  
 
 
3.2.1 Zu Nummer 2.1 (Vorräte): 
 
3.2.1.01 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter dem Bilanzposten „Vorräte“ sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse und unfertige 
Leistungen (Dienstleistungen in Arbeit), fertige Erzeugnisse und Waren getrennt von den darauf geleisteten An-
zahlungen anzusetzen. Die Vorräte werden durch die Gemeinde i.d.R. zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Wei-
terveräußerung angeschafft oder hergestellt. Aus der Gesamtsicht der gemeindlichen Verwaltung über ihre Ver-
mögensgegenstände dürften die Vorräte eher unbedeutend sein. In einzelnen Organisationseinheiten oder Auf-
gabenbereichen der Gemeinde, z.B. im Baubereich, im Entsorgungs- oder im Straßenreinigungsbereich, können 
die Vorräte jedoch von Bedeutung sein.  
 
Als Vorräte sind zudem nur Lagerbestände an verwertbaren Materialien anzusetzen. Dabei ist ggf. eine dezentra-
le Lagerung zu berücksichtigen. Sofern bereits Bestände aus Lagern abgegeben worden sind, gelten sie als 
verbraucht. Außerdem gilt, solange die Vorräte gelagert werden, stellen die Auszahlungen für ihre Beschaffung 
noch keinen Ressourcenverbrauch dar. Außerdem dürfen keine kalkulatorischen Kosten auf Vorräte, z.B. Wag-
niskosten auf die Bestände oder den Transport, aktiviert werden.  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Vorräte der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium be-
kannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 15 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW 
i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 
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3.2.1.02 Das weitere Vorratsvermögen 
 
Zum Vorratsvermögen der Gemeinde, das in der gemeindlichen Bilanz dem Umlaufvermögen zuzuordnen ist, 
gehören auch Vermögensgegenstände der Gemeinde, die unter der Zwecksetzung der Veräußerung an entspre-
chende Interessenten gehalten werden. Solche Vermögensgegenstände sind insbesondere gemeindliche Grund-
stücke, die der weiteren Entwicklung der Gemeinde dienen, z. B. Baugrundstücke oder Gewerbegrundstücke und 
die an private Bauwillige oder Gewerbetreibende veräußert werden sollen. Die Gemeinde hat derartige Grundstü-
cke grundsätzlich im Umlaufvermögen unter dem Bilanzposten „Vorräte“ anzusetzen. Aus Transparenzgesichts-
punkten und wegen der besonderen Bedeutung dieser Vermögensgegenstände oder wegen ihres erheblichen 
Wertes bietet sich entweder ein „Davon-Vermerk“ zu diesem Bilanzposten oder ein weiterer eigenständiger Bi-
lanzposten mit einer zutreffenden Bezeichnung an. Diese Aktivierung steht einer Erfassung der Zahlungsleistun-
gen der Gemeinde aus einem Erwerb solcher Vermögensgegenstände und deren weiterer Veräußerung in der 
gemeindlichen Finanzrechnung unter der Investitionstätigkeit nicht entgegen. 
 
Zum weiteren Vorratsvermögen der Gemeinde gehört auch das auf forstwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde 
geschlagene Holz, wenn es aus der forstlichen Produktion heraus veräußert werden soll. Dabei ist zu beachten, 
dass der Baumbestand einen getrennt vom Grund und Boden anzusetzenden Vermögensgegenstand darstellt. 
Durch den Einschlag von Holz wird regelmäßig eine Umgliederung ins gemeindliche Umlaufvermögen ausgelöst. 
Ein solcher Einschlag bedeutet dabei für das Anlagevermögen eine Wertminderung und für das Umlaufvermögen 
neue Wertansätze in Form von Herstellungskosten. Der Umfang der Wertminderung besteht dabei i.d.R. aus der 
Differenz zwischen dem bilanzierten Buchwert und dem Wert des ggf. verbleibenden Baumbestandes. Der ermit-
telte Differenzbetrag stellt dabei dann gleichzeitig die Herstellungskosten des eingeschlagenen Holzes dar. 
 
 
3.2.1.1 Zu Nummer 2.1.1 (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren): 
 
3.2.1.1.1 Der Ansatz von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen 
 
Unter dem Bilanzposten „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ sind die fremdbezogenen Materialien anzuset-
zen, die unmittelbar der Produktion dienen. Die Rohstoffe gehen als Grundstoffe und wichtige Bestandteile in die 
unfertigen und fertigen Erzeugnisse ein. Ebenso die Hilfsstoffe, die jedoch nur einen untergeordneten Bestandteil 
der Erzeugnisse darstellen. Durch die Betriebsstoffe wird u.a. die Produktion unterstützt. Außerdem sind auch die 
unfertigen Erzeugnisse der Gemeinde unter diesem Bilanzposten anzusetzen, denn im Rahmen der Herstellung 
eines Produktes werden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu unfertigen Erzeugnissen. Es sind Erzeugnisse, die 
deren Erstellungsprozess nicht abgeschlossen und die noch nicht abgegeben bzw. veräußert worden sind.  
 
Für die unfertigen Erzeugnisse muss in der gemeindlichen Bilanz nicht zwingend ein gesonderter Posten ange-
setzt werden. Ein solches Vorgehen dürfte nur bei erheblicher örtlicher Bedeutung von unfertigen Erzeugnissen 
sachgerecht sein. Außerdem müsste in diesen Fällen auch ein „Davon-Vermerk“ als nicht als ausreichend ange-
sehen werden. Die fertigen Erzeugnisse stellen dann verkaufsfertige Vermögensgegenstände dar. Ob für die 
fertigen Erzeugnisse ein gesonderter Ansatz in der gemeindlichen Bilanz erforderlich ist, hat die Gemeinde wie 
bei den unfertigen Erzeugnissen eigenverantwortlich zu prüfen.  
 
Unter diesem Bilanzposten sind aber auch die unfertigen Leistungen der Gemeinde anzusetzen, denn sie werden 
den unfertigen Leistungen gleichgestellt. Die unfertigen Leistungen sind gemeindliche Dienstleistungen, die am 
Abschlussstichtag noch nicht abgeschlossen (noch in Arbeit) sind. Sie können einen bilanzierungsfähigen An-
spruch der Gemeinde darstellen, dessen Wert unter Berücksichtigung des Fertigstellungsgrads und des Auftrags-
volumens zu ermitteln ist. Ob dafür ein gesonderter Ansatz in der gemeindlichen Bilanz erforderlich ist, hat die 
Gemeinde eigenverantwortlich zu prüfen. Solange aber die Dienstleistung durch die Gemeinde noch nicht fertig-
gestellt worden ist, kommt zum Abschlussstich ein Ansatz im Bilanzbereich „Forderungen“ nicht in Betracht. 
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3.2.1.1.2 Der Ansatz von Waren 
 
Unter dem Bilanzposten „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ sind auch die bei der Gemeinde vorhandenen 
Waren anzusetzen. Verfügt die Gemeinde über Waren, ist dieses von Dritten gekaufte Handelsware, die von der 
Gemeinde ohne wesentliche Bearbeitung oder Verarbeitung zur Weiterveräußerung beschafft wurden, z.B. Fami-
lienstammbücher. Für den Ansatz in der gemeindlichen Bilanz muss die Gemeinde die jährlichen Veränderungen 
des Warenbestandes als gemeindliches Vorratsvermögen erfassen und nachhalten. Die Gemeinde kann dabei 
gekaufte, aber noch nicht angelieferte, unbezahlte Waren außer Betracht lassen, wenn sie nicht die „Gefahr“ 
dafür übernommen hat, sodass ggf. eine Passivierungspflicht für die Gemeinde bestehen könnte.  
 
 
3.2.1.2 Zu Nummer 2.1.2 (Geleistete Anzahlungen): 
 
In der gemeindlichen Bilanz sind geleistete Anzahlungen der Gemeinde auf Vorräte unter dem Bilanzposten „Ge-
leistete Anzahlungen (auf Vorräte)“ gesondert anzusetzen. Die geleisteten Anzahlungen stellen Vorleistungen der 
Gemeinde für die Beschaffung von Vermögensgegenständen des Vorratsvermögens der Gemeinde dar. Die 
Leistungen an Anzahlungen an Dritte erfolgen i.d.R. aufgrund abgeschlossener Lieferungs- oder Leistungsverträ-
ge. Die Lieferungen oder Leistungen des Dritten stehen aber zu diesem Zeitpunkt noch aus. Dieser Bilanzposten 
ist aufzulösen, wenn die Lieferungen oder Leistungen durch den Dritten erfolgt sind.  
 
Zu beachten ist dabei, dass die von der Gemeinde geleisteten Anzahlungen auf Vorräte i.d.R. nur einen Teil der 
dem Dritten gegenüber geschuldeten Gegenleistung darstellen. Ist dieses nicht der Fall, ist zu prüfen, ob nicht ein 
Ansatz unter der aktiven Rechnungsabgrenzung erfolgen muss. Aus bilanzieller Sicht braucht im Zeitpunkt der 
gemeindlichen Zahlung die Gesamthöhe der Gegenleistung der Gemeinde noch nicht festzustehen. In diesem 
Zusammenhang ist auch zu beachten, dass die geleisteten Anzahlungen für Vorräte nicht unter dem gesonderten 
Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen“ zu erfassen sind, der für Anzahlungen für gemeindliche Sachanlagen 
bestimmt ist (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.8 GemHVO NRW). Die von der Gemeinde geleisteten Anzahlungen 
haben zudem auch keinen Zeitraumbezug im Sinne einer bilanziellen Rechnungsabgrenzung, sodass deshalb 
auch kein Ansatz unter dem Bilanzposten „Aktive Rechnungsabgrenzung“ in Betracht kommen kann. 
 
 
3.2.1.3 Bewertungsvereinfachungsverfahren für Vorräte 
 
3.2.1.3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Für die Bewertung von Vorräten gilt wie für alle anderen Vermögensgegenstände der Gemeinde der Grundsatz 
der Einzelbewertung (vgl. § 32 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO NRW). Für das gemeindliche Vorratsvermögen 
werden jedoch zu den allgemeinen Bewertungsanforderungen besondere Vereinfachungen für die Bewertung 
durch die Vorschrift des § 34 GemHVO NRW zugelassen. So ist für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für 
Waren die Anwendung des Festwertverfahrens (vgl. § 34 Absatz 1 GemHVO NRW) und die Gruppenbewertung 
(vgl. § 34 Absatz 3 GemHVO NRW) ausdrücklich für zulässig erklärt worden.  
 
 
3.2.1.3.2 Das Festwertverfahren 
 
Nach der o.a. Vorschrift können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeu-
tung für die Gemeinde ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand im Festwert in seiner Größe, seinem 
Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Die Festwertbildung führt dazu, dass 
unabhängig von der tatsächlich stattfindenden wert- und mengenmäßigen Veränderung ein möglichst zutreffen-
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der Vermögensgesamtwert in der gemeindlichen Bilanz angesetzt wird. Er ist dabei dann ein über mehrere Jahre 
bestehender Wertansatz. Für die Festbewertung gelten folgende Bedingungen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bedingungen bei Festwertverfahren 

 
 
- Es muss sich um Gegenstände des gemeindlichen Sachanlagevermögens, die regelmäßig er-

setzt werden, oder um Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe handeln. 
 
 
- Die gemeindlichen Gegenstände müssen nach einem Abgang regelmäßig durch die Gemeinde 

ersetzt werden. 
 
 
- Der Gesamtwert der gemeindlichen Gegenstände muss von nachrangiger Bedeutung für die 

Gemeinde sein (Verhältnis zur Bilanzsumme entscheidend). 
 
 
- Der Bestand der gemeindlichen Gegenstände darf in seiner Größe, seinem Wert und seiner 

Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen. 
 
 
- Eine Bestandsaufnahme durch die Gemeinde ist i.d.R. alle drei Jahre notwendig. 
 

Abbildung 566 „Die Bedingungen bei Festwertverfahren“ 
 
Die genannten Voraussetzungen sowie die daraus entstehenden nachfolgenden Buchungen in der Finanzbuch-
haltung der Gemeinde sind bei der Entscheidung der Gemeinde über die Anwendung des Festwertverfahrens bei 
gemeindlichen Vermögensgegenständen, z.B. beim beweglichen Sachanlagevermögen, zu berücksichtigen. Es 
bleiben daher oftmals trotzdem genaue Aufzeichnungen erforderlich, wenn z.B. eine produktorientierte Erfassung 
des gemeindlichen Ressourcenverbrauchs sachgerecht und sinnvoll ist. 
 
 
3.2.1.3.3 Die Gruppenbewertung 
 
Nach der o.a. Vorschrift können gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens und andere gleich-
artige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände jeweils zu einer Gruppe zusammenge-
fasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. Für die Gruppenbewertung gelten daher 
folgende Bedingungen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bedingungen bei der Gruppenbewertung 

 
 
- Es muss sich um gleichwertige Vermögensgegenstände des gemeindlichen Vorratsvermögens 

handeln. 
 
 
- Oder es muss sich um andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermö-

gensgegenstände der Gemeinde handeln. 
-  
 
Gleichwertig bedeutet 

- Zugehörigkeit zu einer Warengattung, 
- gleiche Verwendbarkeit, 
- Funktionsgleichheit, 
- keine wesentlichen Wertunterschiede (max. 20%). 

 
Abbildung 567 „Die Bedingungen bei der Gruppenbewertung“ 
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3.2.1.3.4 Die Sammelbewertung 
 
Für die Bewertung des gemeindlichen Vorratsvermögens ist auch die Sammelbewertung als ein zulässiges Ver-
fahren anzusehen, auch wenn es nicht ausdrücklich haushaltsrechtlich bestimmt worden ist. Für die Durchfüh-
rung der Sammelbewertung gelten dabei die nachfolgenden Bedingungen (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Bedingungen für die Sammelbewertung 

 
 
- Das Verfahren muss den GoB entsprechen. 
 

 
- Es muss sich um gleichartige Gegenstände des gemeindlichen Vorratsvermögens handeln (d.h. 

einheitliche Warengattung oder zumindest gleiche Funktion). 
 

Abbildung 568 „Die Bedingungen für die Sammelbewertung“ 
 
Bei der Sammelbewertung handelt sich um ein Verfahren, durch das bei der Bewertung gleichartiger Vermögens-
gegenstände des Vorratsvermögens unterstellt wird, dass die zuerst oder die zuletzt angeschafften oder herge-
stellten Vermögensgegenstände zuerst oder in einer sonstigen bestimmten Folge verbraucht oder veräußert 
worden sind. Die Gemeinde kann bei einer Lagerbuchführung über das gemeindliche Vorratsvermögen, in der die 
Lagerbestände sowie die Zu- und Abgänge nach ihrer Art und ihrer Menge (ggf. auch wertmäßig) erfasst werden, 
eine solche Lagerbuchführung als Ausgangsgrundlage für die Sammelbewertung nutzen. 
 
 
3.2.2 Zu Nummer 2.2 (Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände): 
 
3.2.2.0 Die gemeindlichen Forderungen 
 
3.2.2.01 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Die Gemeinde hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass ihre Ansprüche vollständig erfasst, recht-
zeitig geltend gemacht und eingezogen werden (vgl. § 23 Absatz 3 GemHVO NRW). Soweit die Gemeinde am 
Abschlussstichtag des Haushaltsjahres die ihr zustehenden Ansprüchen noch nicht eingezogen hat, sind diese 
als Forderungen in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Unter dem Bilanzposten „Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände“ sind in der gemeindlichen Bilanz die Ansprüche der Gemeinde gegenüber Dritten aus-
zuweisen, die ihr aus ihrem öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Handeln entstehen und nicht als längerfris-
tige „Ausleihungen“ dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind. Sie sind nicht nach ihrer Entstehung im zivil-
rechtlichen Sinne, sondern im bilanziellen Sinne anzusetzen.  
 
Eine Gliederung der gemeindlichen Forderungen in der Bilanz der Gemeinde und in dem Anhang beizufügenden 
Forderungsspiegel kann die Gemeinde nach örtlichem Bedarf eigenverantwortlich vornehmen. Sie soll dabei auch 
die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 GO NRW berücksichtigen, um den Umfang ihrer noch 
offenen Ansprüche gegenüber Dritten sachgerecht aufzuzeigen. Die Gemeinde soll ihr finanzwirtschaftliches 
Handeln auch durch die Bilanzierung transparent und nachvollziehbar machen. Die Gemeinde kann ihre Forde-
rungen sachgerecht differenzieren, ohne dabei auch konkret ihre Schuldner benennen zu müssen. In diesem 
Zusammenhang ist zu beachten, dass der Ansatz einer gemeindlichen Forderung immer einen Anspruch der 
Gemeinde gegen einen Dritten voraussetzt. In diesem Sinne ist der Ansatz einer gemeindlichen Forderung gegen 
die Gemeinde, also gegen sich selbst, unzulässig.  
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3.2.2.02 Der bilanzielle Ansatz von Forderungen 
 
3.2.2.02.1 Die Bilanzierungsgrundsätze bei Forderungen 
 
Die am Abschlussstichtag bestehenden Ansprüche der Gemeinde sind als Forderungen in der gemeindlichen 
Bilanz anzusetzen. Die Gemeinde kann Forderungen bilanzieren, wenn sie ihre Leistungspflicht soweit erfüllt hat, 
dass ihr eine Forderung auf die Gegenleistung zusteht bzw. sie deshalb gegen einen Dritten einen haushaltsmä-
ßigen Anspruch durchsetzen kann. Solche gemeindlichen Ansprüche stellen am Abschlussstichtag als Forderun-
gen den geldlichen Gegenwert bzw. die noch ausstehende Zahlung eines Dritten dar, bei denen aber ggf. noch 
ein Ausfallrisiko bestehen kann. Der Ansatz von Forderungen der Gemeinde in ihrer Bilanz ist dabei von den 
rechtlichen und den tatsächlichen Verhältnissen bei der Gemeinde am Abschlussstichtag abhängig. Dabei ist 
zudem zwischen öffentlich-rechtlichen Forderungen und privatrechtlichen Forderungen zu unterscheiden. 
 
Für die Bilanzierung ist von der Gemeinde festzustellen, ob ggf. eine gemeindliche Forderung zu Sicherungszwe-
cken an einen Dritten abgetreten wurde. Sofern dieses der Fall ist, hat die Gemeinde als Sicherungsgeber eine 
solche abgetretene Forderung weiterhin zu bilanzieren, weil sie gegenüber dem Dritten als Sicherungsnehmer für 
einen Forderungsausfall haftet und somit weiterhin als wirtschaftlicher Eigentümer der Forderung gilt. Bei einem 
Forderungsverkauf (Factoring) durch die Gemeinde geht dagegen das wirtschaftliche Eigentum an der abgege-
benen gemeindlichen Forderung auf den Käufer der Forderung über. Nach dem Abschluss der Vereinbarung 
liegen daher i.d.R. die Chancen und Risiken von Wertänderungen bei der übernommenen Forderung beim Käufer 
der Forderung und nicht mehr bei der Gemeinde. Von der Gemeinde ist aber in solchen Fällen zu prüfen, ob sie 
gleichwohl weiterhin Risiken trägt, z. B. ein Ausfallrisiko. 
 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass mögliche „Eventualforderungen“ nicht bilanziert werden 
dürfen. Derartige Forderungen entstehen ggf. durch Ereignisse, die von der Gemeinde nicht geplant sind oder 
von ihr nicht erwartet werden sowie nicht beeinflusst werden können. Solche Forderungen können erst bei ihrer 
Verwirklichung zu einem Ertrag bei der Gemeinde führen. Sofern diese Forderungen von der Gemeinde erfasst 
würden, wären dem betreffenden Haushaltsjahr ggf. Erträge wirtschaftlich zuzurechnen, die noch nicht realisiert 
sind und ggf. zukünftig nicht entstehen werden.  
 
 
3.2.2.02.2 Die Fristigkeiten von Forderungen 
 
Vor dem Ansatz von Forderungen der Gemeinde in ihrer Bilanz ist auch die Restlaufzeit der gemeindlichen For-
derungen festzustellen. Unter dem Begriff „Restlaufzeit“ ist dabei die Zeitspanne zwischen dem Abschlussstichtag 
für den Jahresabschluss und dem Fälligkeitstag der einzelnen Forderung zu verstehen. Diese zeitlichen Angaben 
sind für die Gestaltung des gemeindlichen Forderungsspiegels erforderlich, denn dort sind die Forderungen der 
Gemeinde auch mit ihren Restlaufzeiten anzugeben.  
 
Bei den langfristigen gemeindlichen Forderungen (noch über fünf Jahre Restlaufzeit) ist zudem zu prüfen, ob ggf. 
einzelne Forderungen den Charakter einer gemeindlichen Ausleihung haben. In den Fällen, in denen ein solcher 
Sachverhalt vorliegt, sind diese Forderungen im Anlagevermögen unter den gesonderten Bilanzposten „Auslei-
hungen“ anzusetzen. Derartige gemeindliche Forderungen sind gesondert zu bilanzieren, weil sie regelmäßig 
durch die Hingabe von Kapital an Dritte entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dauerhaft 
dienen sollen (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.3.5 GemHVO NRW). Es ist deshalb auch zu prüfen, ob diese Forde-
rungen ggf. zwischenzeitlich in ein Darlehen mit Zinsen und Tilgung umgewandelt worden sind. Sofern ein sol-
cher Sachverhalt vorliegt, sind ab diesem Zeitpunkt derartige gemeindliche Forderungen unter dem gesonderten 
Bilanzposten „Sonstige Ausleihungen“ anzusetzen (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.3.5.4 GemHVO NRW).  
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3.2.2.02.3 Die Richtigkeit des Forderungsbetrages 
 
Die Gemeinde hat für den Ansatz ihrer Forderungen in der gemeindlichen Bilanz die notwendigen Nachweise und 
Belege zu führen, dass die gemeindlichen Ansprüche auch tatsächlich bestehen. Dem betreffenden Bilanzansatz 
müssen daher regelmäßig Saldenlisten zugrunde gelegt sein, in denen der buchmäßige Bestand der gemeindli-
chen Forderungen erfasst ist. Derartige Aufstellungen beruhen i.d.R. auf eingeholten Saldenbestätigungen. Sol-
che Bestätigungen werden eingeholt, wenn die jeweilige Forderung (absolut oder relativ) von besonderer Bedeu-
tung und eine andere Form eines Nachweises für die Gemeinde nicht verfügbar ist. Dadurch kann die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der gemeindlichen Forderungen gewährleistet werden. Die Einholung von Saldenbestätigun-
gen ist dabei nicht davon abhängig zu machen, ob Differenzen aus den Beziehungen zwischen der Gemeinde 
und ihren Schuldnern erwarten werden oder bekannt sind. Im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses 
sind auch dann Saldenbestätigungen erforderlich, wenn z. B. Konten ausgeglichen sind, dieser Sachverhalt aber 
nicht noch nicht ausreichend belegt ist.  
 
Bei der Einholung einer Saldenbestätigung ist zu beachten, dass es unterschiedliche Formen von Saldenbestäti-
gungen gibt. Ein Dritter kann von der Gemeinde aufgefordert werden, die Übereinstimmung oder Nichtüberein-
stimmung mit dem angegebenen Saldo zu bestätigen (wird oft als positive Methode bezeichnet) oder der Dritte 
wird aufgefordert, nur bei Nichtübereinstimmung mit dem angegebenen Saldo eine Rückmeldung zu geben (wird 
oft als negative Methode bezeichnet) oder der Dritte wird um Mitteilung eines in seinem Büchern vorhandenen 
Saldos gebeten (wird oft als offene Methode bezeichnet). Eine Saldenbestätigung, eingeholt von einem Dritten, 
bedarf bei der Gemeinde einer Abschätzung der Qualität der Information, denn diese Bestätigung ist in die Ab-
schlussprüfung einzubeziehen. 
 
 
3.2.2.02.4 Die Ansatzbesonderheiten 
 
Beim Ansatz von Forderungen in der gemeindlichen Bilanz ist in besonderen Fällen auf die wirtschaftliche Erfül-
lung bei gemeindlichen Geschäftsvorfällen abzustellen, z. B. bei Leistungsansprüchen der Gemeinde. In einem 
solchen Fall kann eine Forderung der Gemeinde dann in der Bilanz angesetzt werden, wenn die für die Entste-
hung der Forderung wesentlichen wirtschaftlichen Ursachen im abgelaufenen Haushaltsjahr liegen und die Ge-
meinde mit der künftigen rechtlichen Entstehung des Anspruchs fest rechnen kann bzw. ihren Anspruch unver-
züglich nach dem die Kenntnisse dafür vorliegen, festsetzen wird.  
 
Eine solche Fallgestaltung bedeutet, die Abwicklung des gemeindlichen Geschäftsvorfalls ist soweit fortgeschrit-
ten, dass dem Dritten als Zahlungspflichtigen kein Einspruch gegen die Erhebung grundsätzlich mehr zusteht. 
Der Anspruch ist für die Gemeinde mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher. Das gemeindliche Risiko ist dann darauf 
beschränkt, dass der Dritte seine Zahlungsverpflichtungen nicht wie vorgesehen erfüllt. In diesen Fällen sollte die 
öffentlich-rechtliche Festsetzung oder der privatrechtliche Vertrag mit dem Zahlungspflichtigen unverzüglich nach 
der Entscheidung über den bilanziellen Ansatz erfolgen, damit die Gegebenheiten bei der Gemeinde nicht noch 
zum Hindernis für den Ansatz der Forderung in der gemeindlichen Bilanz werden.  
 
 
3.2.2.03 Die Bewertung der Forderungen 
 
3.2.2.03.1 Die Feststellung der Forderungsrisiken 
 
Zum jährlichen Abschlussstichtag muss jede Forderung von der Gemeinde einer individuellen Risikoüberprüfung 
(Grundsatz der Einzelbewertung) unter Einbeziehung der haushaltsrechtlichen Vorschriften über die Stundung, 
die Niederschlagung und den Erlass von Ansprüchen der Gemeinde (vgl. § 26 GemHVO NRW) unterzogen wer-
den, denn bei den noch nicht erfüllten Forderungen können Risiken für die Gemeinde, z. B. ein Ausfallrisiko oder 
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ein Beitreibungsrisiko bestehen. Bei der Schätzung des Ausfallrisikos der Forderungen muss von der Gemeinde 
berücksichtigt werden, dass ggf. Sicherheiten, die für einzelne Forderungen der Gemeinde bestehen.  
 
Beim Umgang mit gemeindlichen Forderungen ist aber auch zu berücksichtigen, dass Risiken, die sich aus dem 
der Forderung zugrunde liegenden gemeindlichen Geschäft ergeben, nicht als Forderungsrisiko eingestuft wer-
den können. Sie müssen ggf. wegen ihrer fehlenden Durchsetzungsfähigkeit in der geschätzten Höhe des Aus-
falls „abgeschrieben“ werden. Die „Abschreibung“ einer gemeindlichen Forderung auf den niedrigeren beizule-
genden Wert bedeutet aber auch einen Verzicht der Gemeinde auf ihre Ansprüche. Daher kann die Durchführung 
von bilanziellen Wertberichtigungen nicht von der Entscheidung auf einen Verzicht bestehender Ansprüche der 
Gemeinde getrennt werden (vgl. § 26 Absatz 2 und 3 GemHVO NRW). Die Feststellung der gemeindlichen For-
derungen umfasst dabei mehrere Stufen (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Umgang mit gemeindlichen Forderungen 

 
 
1 
 

 
Feststellung der gemeindlichen Forderungen, die als einwandfrei gelten und bei denen 
kein Ausfallrisiko besteht. 
 

 
2 
 

 
Feststellung der zweifelhaften gemeindlichen Forderungen, die ggf. auf einem gesonder-
ten Konto geführt werden sollen. 
 

 
3 
 

 
Bewertung der zweifelhaften gemeindlichen Forderungen, ggf. unter Einbeziehung eines 
Wertberichtigungskontos. 
 

 
4 
 

 
Feststellung der nicht realisierbaren gemeindlichen Forderungen, ggf. unter Einbezie-
hung einer Niederschlagung oder eines Erlasses der gemeindlichen Ansprüche nach § 
26 GemHVO NRW. 
 

 
5 
 

 
Einzelwertberichtigung oder Pauschalwertberichtigung, ggf. unter Einbeziehung eines 
Wertberichtigungskontos sowie Einbeziehung einer Niederschlagung oder eines Erlas-
ses der gemeindlichen Ansprüche nach § 26 GemHVO NRW. 
 

Abbildung 569 „Der Umgang mit gemeindlichen Forderungen“ 
 
Mögliche Anhaltspunkte beim Umgang und der Bewertung von gemeindlichen Forderungen können z. B. die 
Beitreibungsquote, der Erfolg von Vollstreckungsmaßnahmen, aber auch die durchgeführten Niederschlagungen 
und Erlasse von Ansprüchen der Gemeinde sein. 
 
 
3.2.2.03.2 Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen 
 
Bei gemeindlichen Forderungen ist i.d.R. der Nominalbetrag als vereinbarter Erfüllungsbetrag zu bilanzieren. Bei 
unverzinslichen oder niedrig verzinslichen Forderungen verzichtet die Gemeinde aber auf Zinserträge, sodass 
wirtschaftlich betrachtet die Forderung einen Verlust für die Gemeinde verursacht. Im Rahmen der Bewertung ist 
wegen des für das gemeindliche Umlaufvermögen zu beachtende strenge Niederstwertprinzips der anzusetzende 
Rückzahlungsbetrag auf den Bilanzstichtag abzuzinsen und die Forderung mit ihrem Barwert zu bilanzieren (vgl. 
§ 35 Absatz 7 GemHVO NRW). In diesen Fällen wird der Forderung nur der Barwert als Anschaffungskosten 
zugerechnet. Der Differenzbetrag zwischen dem Auszahlungsbetrag und dem Barwert stellt nicht aktivierbaren 
Aufwand dar, der als außerplanmäßige Abschreibung in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen ist. Die 
späteren jährlichen Aufzinsungsbeträge sind ergebniswirksam als Finanzerträge in der gemeindlichen Ergebnis-
rechnung nachzuweisen und stellen nachträgliche Anschaffungskosten für die Gemeinde dar.  
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3.2.2.03.3 Der Umgang mit zweifelhaften Forderungen 
 
Eine gemeindliche Forderung wird als zweifelhaft angesehen, wenn die Gemeinde vor dem Abschlussstichtag 
über Informationen verfügt, dass ein bestehender Anspruch gegen einen Dritten von diesem wahrscheinlich gar 
nicht oder nicht in voller Höhe erfüllt wird, z.B. weil der Schuldner einen Mangel geltend macht, der Schuldner in 
Zahlungsverzug und daher der Eingang einer Zahlung ungewiss ist oder aufgrund eines Verfahrens mit einem 
Ausfall einer Zahlung in zu schätzender Höhe zu rechnen ist. In diesem Sinne führt auch die Entscheidung der 
Gemeinde über den Verzicht der Weiterverfolgung der Einziehung einer Forderung, auch als Aussetzung der 
Vollziehung bezeichnet, dazu, dass der betreffende gemeindliche Anspruch als eine zweifelhafte Forderung an-
zusehen ist.  
 
Die Bewertung solcher gemeindlichen Forderungen hat dabei unter Beachtung der Vorschrift des § 26 GemHVO 
NRW zu erfolgen. Sie kann das Ergebnis haben, dass einzelne oder mehrere Forderungen als uneinbringlich 
eingestuft werden, insbesondere, wenn der gesamte Forderungsbetrag oder Teilbeträge überfällig sind. Die Über-
fälligkeit kann daher ein Indiz für eine zweifelhafte Werthaltigkeit der gemeindlichen Ansprüche darstellen. Aus 
diesen Gegebenheiten kann jedoch nicht schlossen werden, dass auch andere gemeindliche Ansprüche gegen-
über den Betroffenen dem gleichen Risiko unterliegen. Es können auch gemeindliche Ansprüche deswegen strei-
tig sein, weil ein bestimmtes gemeindliches Handeln oder sonstige Zahlungsansprüche der Gemeinde von einem 
Betroffenen infrage gestellt werden.  
 
Die Überfälligkeit der Erfüllung einer gemeindlichen Forderung bedeutet nicht in jedem Einzelfall, dass ein 
Schuldner niemals die Ansprüche der Gemeinde erfüllen wird. Die zweifelhaften Forderungen der Gemeinde sind 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände mit ihrem wahrscheinlichen Wert unter Berücksichtigung einer 
Niederschlagung von Ansprüchen der Gemeinde nach der genannten Vorschrift in der Bilanz auch nur dann 
anzusetzen, wenn noch ein Erfolg für die Erfüllung der gemeindlichen Ansprüche absehbar ist. Wenn nach der 
örtlichen Einschätzung der Gemeinde mit hoher Wahrscheinlichkeit oder sicher feststeht, dass einzelne Forde-
rungen uneinbringlich sein werden oder bereits sind, können derartige Forderungen nicht mehr in der gemeindli-
chen Bilanz angesetzt werden. 
 
 
3.2.2.03.4 Der Ansatz von Fremdwährungsforderungen 
 
Die Gemeinde hat, wenn sie Geschäftsvorfälle in fremder Währung durchgeführt hat, die Forderungen daraus in 
Euro in ihrer Bilanz anzusetzen. Sie sind daher umzurechnen und mit dem Betrag anzugeben, auf den die Ge-
meinde einen Anspruch hat. Dafür ist der Zeitpunkt der Begründung mit dem Devisenkurs am Zugangstag heran-
zuziehen. Dieser Wert ist bei sinkenden Devisenkursen beizubehalten. Dagegen ist bei steigenden Devisenkur-
sen der sich danach ergebende höhere Wert der Forderung am Abschlussstichtag auszuweisen. 
 
Dieser Sachverhalt erfordert ggf. eine Umrechnung, in dem der Fremdwährungsbetrag mit dem zum Abschluss-
stichtag gültigen Umrechnungskurs in Euro umgerechnet wird. Außerdem sind nach § 44 Absatz 2 Nummer 7 
GemHVO NRW entsprechende Angaben zum Kurs der Währungsumrechnung zu machen. Da oftmals die Ge-
meinden auch z. B. Kredite im Ausland aufnehmen, geht es nicht allein darum, im Anhang zu zeigen, in welcher 
Höhe dieser Sachverhalt in der Währung „Euro“ auszudrücken wäre, sondern auch das damit ggf. verbundene 
Risikopotential offen zu legen. 
 
 
3.2.2.03.5 Die Ausbuchung von Forderungen 
 
Eine in der gemeindlichen Bilanz angesetzte Forderung ist dann auszubuchen, wenn sie rechtlich und wirtschaft-
lich nicht mehr besteht. Sie wird dann nicht mehr bilanziert, wenn sie z.B. durch einen entsprechenden Zahlungs-
eingang bei der Gemeinde, oder durch einen erhaltenen Scheck erfüllt wurde. Bei Teilzahlungen ist die Forde-
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rung nur in dem Umfang des gezahlten Betrages auszubuchen und mit dem offenen (fortgeschriebenen) Betrag 
weiter zu bilanzieren. Eine gemeindliche Forderung ist auch dann nicht mehr in der Bilanz der Gemeinde anzu-
setzen, wenn diese durch eine Aufrechnung oder einen Erlass erloschen ist (vgl. § 26 Absatz 3 GemHVO NRW). 
Eine Forderung ist aber auch dann auszubuchen, wenn ein faktischer Verzicht durch eine Niederschlagung er-
folgt ist, sodass für die Gemeinde die Forderung keinen Wert mehr aus einem Vermögenszugang beinhaltet (vgl. 
§ 26 Absatz 2 GemHVO NRW).  
 
Die Bewertung, dass eine Forderung der Gemeinde uneinbringlich ist, führt i.d.R. ebenfalls zur Ausbuchung einer 
Forderung. Die Abtretung einer Forderung als Sicherheit ändert dagegen nichts an der gemeindlichen Bilanzie-
rung. Ebenso kann eine gemeindliche Forderung ausgebucht werden, wenn diese z.B. eine personenbezogene 
Aufrechnung von Forderungen und Verpflichtungen durch die Gemeinde auf der Grundlage des § 387 BGB vor-
genommen wird. Bei einer Verrechnung im Rahmen der gemeindlichen Zahlungsabwicklung bleibt dagegen un-
berührt, da lediglich die von der Gemeinde zu leistende personenbezogene Auszahlungen an einen Dritten mit 
seinen ausstehenden Zahlungen (Einzahlungen bei der Gemeinde) saldiert werden, d.h., von diesem Vorgang ist 
ausschließlich der gemeindliche Zahlungsverkehr betroffen. 
 
 
3.2.2.04 Der Forderungsspiegel 
 
Im gemeindlichen Jahresabschluss ist dem Anhang als Anlage zum Anhang auch ein Forderungsspiegel nach § 
46 GemHVO NRW beizufügen (vgl. § 44 Absatz 3 GemHVO NRW). Der Forderungsspiegel soll den Stand und 
die Entwicklung einzelner Bilanzposten im Haushaltsjahr detailliert nachweisen. In diesem Forderungsspiegel 
sind daher die einzelnen Forderungsarten auch auf die zum Abschlussstichtag bestehenden Restlaufzeiten auf-
zuteilen. Zu prüfen ist dabei, ob eine Forderung mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren unter den Forde-
rungen oder unter den Ausleihungen zu bilanzieren ist. Nur sofern bei einer Forderung im Einzelfall alle Voraus-
setzungen für eine Ausleihung vorliegen, sind solche Forderungen unter dem dann zutreffenden Bilanzposten 
„Ausleihungen“ anzusetzen.  
 
Für eine solche Umschichtung ist jedoch nicht allein die Langfristigkeit der Forderung entscheidend. So können 
langfristige Forderungen gleichwohl in der Bilanz auch im Umlaufvermögen unter den Forderungen anzusetzen 
sein. Diese Sachlage ist z. B. gegeben, wenn eine Langfristigkeit einer Forderung wegen überlanger Stundungs-
fristen entstanden ist, aber von der Gemeinde dabei keine Zwecksetzung im Sinne einer Ausleihung besteht. In 
solchen Fällen soll eine lange Stundungsfrist lediglich dazu beitragen, dass die Gemeinde nicht auf ihre Ansprü-
che gänzlich verzichten muss. Eine solche gemeindliche Forderung ist weiterhin als „normale“ Forderung zu be-
handeln und entsprechend in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. 
 
 
3.2.2.05 Örtliche Regelungen zum Umgang mit Forderungen 
 
Den Gemeinden wird empfohlen, nähere Einzelheiten über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprü-
chen der Gemeinde örtlich zu regeln (vgl. § 26 GemHVO NRW). Sie hat dabei zu beachten, dass die in anderen 
Gesetzen oder Rechtsverordnungen getroffenen Regelungen über die Stundung, die Niederschlagung und den 
Erlass von Ansprüchen der Gemeinde dabei unberührt bleiben. Diese Sachlage gilt z. B. für die Bestimmungen 
über öffentliche Abgaben im Kommunalabgabengesetz. In den Fällen, in denen solche Forderungen bei der Ge-
meinde bestehen, z. B. aus der Gebührenerhebung oder aus der Steuererhebung, müssen von der Gemeinde 
auch die Stundung, Niederschlagung und der Erlass dieser gemeindlichen Ansprüche nach den speziellen Vor-
schriften beurteilt und entschieden werden.  
 
Zu den örtlichen Regelungen der Gemeinde über die Stundung, Niederschlagung und den Erlass von gemeindli-
chen Ansprüchen (Forderungen) und gehört u.a. auch die Festlegung der Entscheidungsbefugnisse über diese 
gemeindlichen Maßnahmen. Der Bürgermeister sollte dieses im Rahmen seiner Organisationsgewalt regeln (vgl. 
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§ 31 Absatz 2 Nummer 1.8 GemHVO NRW). Auch eine Festlegung über die Mitwirkung der Gemeinde in Insol-
venzverfahren, die bei Schuldnern der Gemeinde durchgeführt werden, sollte in diesem Rahmen erfolgen. 
 
 
3.2.2.1 Zu Nummer 2.2.1 (Öffentlich-rechtliche Forderungen und aus Transferleistungen): 
 
3.2.2.1.1 Die öffentlich-rechtlichen Forderungen 
 
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen der Gemeinde, die unter dem Bilanzposten anzusetzen sind, entstehen 
vorrangig aus den verschiedenen Arten der zu beschaffenden Finanzmittel (vgl. § 77 GO NRW). Die Gemeinde 
kann diese Forderungen in ihrer Bilanz zusammengefasst oder auch gesondert nach den aus der Leistungser-
bringung oder der Beschaffung von Finanzmitteln bestehenden gemeindlichen Ansprüchen ansetzen, z. B. die 
Forderungen aus der Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Steuern. Die gemeindlichen Forderungen aus der 
Gewährung von Transferleistungen, die ebenfalls zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören, sollten 
wegen ihrer Bedeutung möglichst getrennt davon bilanziert werden.  
 
Bei der Gemeinde können auch gegenüber den gemeindlichen Betrieben öffentlich-rechtliche Forderungen be-
stehen. Derartige Forderungen entstehen aus der öffentlich-rechtlichen Stellung der Gemeinde und nicht aus dem 
betrieblichen Status heraus. Sofern solche Forderungen gegenüber den Betrieben bestehen, die im Gesamtab-
schluss der Gemeinde voll zu konsolidieren sind, müssen diese Forderungen nicht gesondert in der Bilanz ange-
setzt werden. Die Gemeinde sollte in ihrer Finanzbuchhaltung gleichwohl eine Differenzierung in diesem Sinne 
vornehmen, um die Aufstellung des Gesamtabschlusses zu erleichtern. Sie sollte zudem im Anhang im Jahres-
abschluss durch besondere Angaben zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen die notwendige Transparenz 
über das gemeindliche Forderungsvermögen gewährleisten. 
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden öffentlich-rechtlichen Forderungen der Gemeinde sind in dem 
vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 16 zugeordnet (vgl. § 27 Ab-
satz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, 
SMBl. NRW. 6300). 
 
 
3.2.2.1.2 Wichtige Forderungsarten 
 
3.2.2.1.2.1 Die Forderungen aus Gebühren 
 
Aus der Erhebung von Gebühren durch die Gemeinde können Forderungen entstehen, weil die Gebühren das 
Leistungsentgelt für ein Handeln der gemeindlichen Verwaltung darzustellen, z. B. die Verwaltungsgebühren aus 
der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen in Form von Passgebühren, Genehmi-
gungsgebühren usw. Weitere Forderungen entstehen aus der Erhebung von Benutzungsgebühren und ähnlichen 
Entgelten sowie zweckgebundenen Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen so-
wie für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z. B. von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, 
der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung.  
 
Bei den Forderungen aus Leistungsentgelten der Gemeinde, denen ein privatrechtlicher Charakter zukommt, 
handelt, ist zu prüfen, ob diese Forderungen den gesondert anzusetzenden Forderungen aus privatrechtlichen 
Leistungsentgelten zuzuordnen sind. Sofern solche Leistungsentgelte von der Gemeinde nach den Grundsätzen 
des Kommunalabgabengesetzes erhoben werden, ist davon auszugehen, dass deren Schwerpunkt auf dem 
öffentlich-rechtlichen Charakter liegt. Die Forderungen sind dann als öffentlich-rechtliche Forderungen der Ge-
meinde zu bilanzieren.  
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3.2.2.1.2.2 Die Forderungen aus Beiträgen 
 
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen der Gemeinde können aus der Erhebung von Beiträgen zu gemeindlichen 
Investitionsmaßnahmen entstehen. Die Grundlage dafür bildet das Kommunalabgabengesetz oder das Bauge-
setzbuch für Erschließungsbeiträge. In solchen Fällen können zu bilanzierende Forderungen aus Beiträgen nach 
den §§ 8, 9 und 11 KAG NRW entstehen, wenn die Beiträge für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung 
öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und damit ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen von der 
Gemeinde erhoben werden, z. B. Beiträge der Anlieger für den Bau einer Straße. Ebenso sind Forderungen aus 
Beiträgen, die von der Gemeinde als Erschließungsbeiträge nach § 127 BauGB erhoben werden, als öffentlich-
rechtliche Forderungen der Gemeinde zu bilanzieren.  
 
 
3.2.2.1.2.3 Die Forderungen aus Steuern 
 
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen der Gemeinde können aus der Erhebung von Steuern durch die Gemeinde 
entstehen. Die gemeindlichen Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere 
Leistung der Gemeinde darstellen. Die Steuern werden von der Gemeinde als einem öffentlich-rechtlichen Ge-
meinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der steuerrechtliche Tatbestand 
vorliegt, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Zu den gemeindlichen Steuern zählen die Realsteuern 
nach § 3 Absatz 2 AO. Dazu gehören die Gewerbesteuer nach § 1 GewStG, der alle Betriebe im Gemeindegebiet 
unterliegen und die Grundsteuer A und B nach § 1 GrStG, die für den im Gemeindegebiet liegenden Grundbesitz 
erhoben wird. Die Grundsteuer A betrifft die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke und die Grundsteuer B 
die sonstigen Grundstücke.  
 
 
3.2.2.1.2.4 Beamtenrechtliche Forderungen 
 
Gemeindliche Forderungen wegen der Übernahme einer Beamtin oder eines Beamten von einem anderen 
Dienstherrn auf der Grundlage des Versorgungslastenverteilungsgesetzes NRW und anderer vergleichbarer 
Bestimmungen sind als öffentlich-rechtlichen Forderungen der Gemeinde anzusetzen, z. B. nach dem Versor-
gungslastenteilungs-Staatsvertrag. Nach den einschlägigen Bestimmungen muss sich der bisherige Dienstherr 
einer Beamtin oder eines Beamten mit seiner vor dem Wechsel bestehenden Verpflichtung an den künftigen 
Versorgungsleistungen dieser Beschäftigten beteiligen, soweit im Rahmen des Dienstherrnwechsels kein Aus-
gleich durch die Zahlung einer Abfindung erfolgt ist (vgl. § 4 des o.a. Staatsvertrages).  
 
In solchen Fällen darf die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzende Forderung gegenüber dem abgebenden 
Dienstherrn regelmäßig nicht höher sein, als die bis zum Übernahmezeitpunkt erworbenen Ansprüche einer Be-
amtin oder eines Beamten, die der abgebende Dienstherr bis zu diesem Zeitpunkt in seiner Bilanz angesetzt hat.  
Als Wertansätze können unter diesem Bilanzposten z. B. auch Forderungen gegenüber dem Land aus Anlass der 
Überleitung von Beamten im Rahmen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts und der Eingliede-
rung der Versorgungsverwaltung in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW bestehen. Die Gemeinde trägt 
zwar die Personalaufwendungen, sie erhält aber jährlich einen gesetzlich bestimmten Belastungsausgleich.  
 
Das Land trägt zudem die für die übergeleiteten Beamten entstehenden Versorgungsleistungen einschließlich der 
Beihilfeleistungen, sodass auch deshalb gemeindliche Forderungen gegenüber dem Land entstehen können. Den 
von der Gemeinde zu erbringenden beamtenrechtlichen Leistungen stehen daher bilanziell die gesetzlich be-
stimmten Erstattungen als gemeindliche Ansprüche gegenüber dem Land gegenüber.  
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3.2.2.1.2 Die Forderungen aus Transferleistungen 
 
Die gemeindlichen Forderungen aus Transferleistungen sollten wegen ihrer sachlichen Bedeutung getrennt von 
den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen der Gemeinde in der Bilanz angesetzt werden. Derartige Forde-
rungen entstehen aus gemeindlichen Transferleistungen, die von der Gemeinde an Dritte gewährt worden sind 
und bei denen noch Zahlungsverpflichtungen eines Dritten bestehen. Die gemeindlichen Transferleistungen be-
ruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch, ohne dass die Gemeinde 
dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Mit einem gesonderten Bilanzposten würde 
sachgerecht ein Gegenstück zum gesonderten Ansatz von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen auf der Pas-
sivseite der gemeindlichen Bilanz bestehen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.6 GemHVO NRW). 
 
Aus der Gewährung von Transferleistungen in den verschiedenen Formen können Ansprüche der Gemeinde in 
Form von Forderungen entstehen, wenn die Voraussetzungen für den Erhalt der gemeindlichen Unterstützung 
nicht vorgelegen oder nicht dauernd vorgelegen haben. In solchen Fällen wird der Dritte regelmäßig zur Rückzah-
lung verpflichtet, weil er nicht in vollem Umfang oder nur teilweise anspruchsberechtigt war. Als typisch für Forde-
rungen aus gemeindlichen Transferleistungen sind Überzahlungen bei Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhil-
fe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an 
Asylbewerber anzusehen, die von der Gemeinde zurückgefordert werden.  
 
Bei der Gemeinde können auch Ansprüche aus der Gewährung rückzahlbarer gemeindlicher Zuwendungen oder 
anderer Hilfen durch die Gemeinde bestehen, die einem Dritten als vorübergehende bzw. zeitlich begrenzte Fin-
anzunterstützung gewährt wurden, z. B. Subventionen, die unter diesem Bilanzposten anzusetzen sind. Ebenfalls 
sind gemeindliche Forderungen anzusetzen, die dadurch entstehen, dass Dritte der Gemeinde eine Finanzleis-
tung ohne Zwecksetzung zugesagt haben, aber die angekündigte Zahlung des Dritten zum Abschlussstichtag 
noch aussteht. Die Gemeinde sollte eigenverantwortlich abwägen und entscheiden, ob auch etwaige gemeindli-
che Ansprüche auf Rückzahlung von Transferleistungen, die möglicherweise von privatrechtlicher Natur sind, als 
Forderungen aus Transferleistungen und nicht als privatrechtliche Forderungen angesetzt werden. 
 
 
3.2.2.2 Zu Nummer 2.2.2 (Privatrechtliche Forderungen): 
 
Als „Privatrechtliche Forderungen“ sind die gemeindlichen Forderungen aus zivilrechtlich gestalteten Verhältnis-
sen zwischen der Gemeinde und einem Dritten anzusetzen, z. B. aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages. Die 
Gemeinde soll ihre Finanzmittel auch aus privatrechtlichen Entgelten für von ihr erbrachte Leistungen beschaffen 
(vgl. § 77 Absatz 2 Nummer 1 GO NRW). Sofern daher der gemeindlichen Leistungserbringung ein privates 
Rechtsverhältnis zugrunde liegt, sind noch offene Ansprüche der Gemeinde unter diesem Bilanzposten zu erfas-
sen, z. B. aus dem Verkauf, aus Mieten und Pachten, aus Eintrittsgeldern. Aber auch Forderungen aus Erbbau-
rechtsverhältnissen sowie aus anderen vergleichbaren Leistungen sind unter diesem Bilanzposten anzusetzen.  
 
Bei Leistungsentgelten der Gemeinde, denen auch ein privatrechtlicher Charakter zukommt, ist für die Abgren-
zung mit den gesondert anzusetzenden Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu prüfen, ob 
die Leistungsentgelte nach den Grundsätzen des Kommunalabgabengesetzes erhoben werden. Sofern ein sol-
cher Sachverhalt vorliegt, sollte der Schwerpunkt der Bilanzierung auf dem öffentlich-rechtlichen Charakter gele-
gen und die Entgelte unter dem Bilanzposten „Öffentlich-rechtliche Forderungen“ angesetzt werden. Die Gemein-
de sollte zudem im Anhang im Jahresabschluss durch besondere Angaben zu den privatrechtlichen Forderungen 
die notwendige Transparenz über das gemeindliche Forderungsvermögen gewährleisten. 
 
Bei der Gemeinde können auch gegenüber den gemeindlichen Betrieben privatrechtliche Forderungen bestehen. 
Sofern solche Forderungen gegenüber den Betrieben bestehen, die im Gesamtabschluss der Gemeinde voll zu 
konsolidieren sind, müssen diese Forderungen gleichwohl nicht gesondert in der Bilanz angesetzt werden. Die 
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Gemeinde sollte in ihrer Finanzbuchhaltung aber eine Differenzierung in diesem Sinne vornehmen, um die Auf-
stellung des Gesamtabschlusses zu erleichtern. Dazu könnten folgende Bereiche gehören (vgl. Abbildung). 
 

 
Die privatrechtlichen Forderungen in der gemeindlichen Bilanz 

 

 
Privatrechtliche Forderungen 

 
- gegenüber dem privaten Bereich, 
- gegenüber dem öffentlichen Bereich, 
- gegen verbundene Unternehmen, 
- gegen Beteiligungen, 
- gegen Sondervermögen, 
 

Abbildung 570 „Die privatrechtlichen Forderungen in der gemeindlichen Bilanz“ 
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden privatrechtlichen Forderungen der Gemeinde sind in dem vom 
Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 17 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 
GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. 
NRW. 6300). 
 
 
3.2.2.3 Zu Nummer 2.2.3 (Sonstige Vermögensgegenstände): 
 
3.2.2.3.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Vermögensgegenstände“, der als Sammelposten dient, sind die Ansprüche 
der Gemeinde gegen Dritte zu bilanzieren, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können, z. B. 
Gehalts- und Reisekostenvorschüsse, Schadenersatzansprüche, weil diese Vermögenswerte dem gemeindlichen 
Umlaufvermögen zuzurechnen sind. Die aus den gemeindlichen Ausleihungen entstehenden Zinsansprüche sind 
ebenfalls unter diesem Bilanzposten anzusetzen, soweit sie von der Gemeinde erhoben werden und nicht den 
Ausleihungsbetrag erhöhen sollen. Ebenfalls sind unter diesem Bilanzposten nicht mehr genutzte und von der 
Gemeinde zur Veräußerung vorgesehene Vermögensgegenstände des Anlagevermögens anzusetzen.  
 
Bei den sog. antizipativen Aktivposten, die unter diesem Bilanzposten anzusetzen sind, handelt es sich um bei 
der Gemeinde eingegangene Einnahmen, die nach dem Realisationsprinzip jedoch erst nach dem Abschluss-
stichtag als Erträge zu erfassen sind. Am Abschlussstichtag besteht dann aus Gründen der Rechnungsabgren-
zung eine (sonstige) Forderung als Vermögensgegenstand der Gemeinde. Die Rechnungsabgrenzungen, die zu 
antizipativen aktiven Posten in der gemeindlichen Bilanz führen, sind unter dem Bilanzposten „Sonstige Vermö-
gensgegenstände“ anzusetzen. Unter Berücksichtigung des Wesentlichkeitsprinzips soll über solche Bilanzposten 
eine gesonderte Angabe im Anhang gemacht werden.  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde sind in dem 
vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe ebenfalls 17 zugeordnet (vgl. § 
27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 
 
 
3.2.2.3.2 Der Bilanzposten als Sammelposten 
 
Der Bilanzposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ stellt im gemeindlichen Umlaufvermögen einen Sammel-
posten dar, weil hier gemeindliche Ansprüche angesetzt werden, die keinem anderen Bilanzposten des gemeind-
lichen Umlaufvermögens zugeordnet werden können. Mit dieser Möglichkeit kann deshalb vielfach auf zusätzliche 
Posten in der gemeindlichen Bilanz verzichtet werden. Neue Posten dürfen in die gemeindliche Bilanz nur dann 
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von der Gemeinde eingefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem durch § 41 Absatz 3 und 4 GemHVO NRW 
vorgeschriebenen Posten erfasst wird.  
 
Bei diesem Sammelposten in der gemeindlichen Bilanz sollte bei jedem anzusetzenden Sachverhalt geprüft wer-
den, ob dieser unwesentlich ist, sodass auf einen gesonderten Wertansatz verzichtet werden kann. Das Volumen 
dieses Sammelpostens ist zudem zum jeweiligen Abschlussstichtag dahingehend zu überprüfen, ob der gesamte 
Wertansatz das Volumen der anderen spezielleren Bilanzposten des gemeindlichen Umlaufvermögens über-
steigt. In einem solchen Fall bieten sich keine zusätzlichen Posten oder „Davon-Vermerke“ in der gemeindlichen 
Bilanz für wichtige gemeindliche Sachverhalte an, muss mindestens durch gesonderte Erläuterungen im Anhang 
im gemeindlichen Jahresabschluss die notwendige Transparenz über das unter dem Sammelposten zusammen-
gefasste und bilanzierte Vermögen der Gemeinde gewährleistet werden.  
 
 
3.2.3 Zu Nummer 2.3 (Wertpapiere des Umlaufvermögens): 
 
3.2.3.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter diesen Bilanzposten sind regelmäßig die gemeindlichen Wertpapiere mit einem geplanten Verbleib von 
weniger als einem Jahr anzusetzen. Die Gemeinde besitzt vielfach auch Wertpapiere mit dem besonderen 
Zweck, diese nur kurzfristig zu halten, um sie jederzeit in Geldmittel umsetzen zu können. Die gemeindlichen 
Wertpapiere mit dieser Zweckbestimmung sollen nicht dauerhaft der Gemeinde dienen und stellen daher Wertpa-
piere dar, die im gemeindlichen Umlaufvermögen anzusetzen sind. Die festverzinslichen Wertpapiere sind i.d.R. 
mit ihrem Nominalbetrag als Rückzahlungsbetrag anzusetzen, sofern bei der Gemeinde kein Risiko hinsichtlich 
ihrer Zahlungsfähigkeit und kein Liquiditätsrisiko besteht.  
 
Grundsätzlich sind Wertpapiere, auch wenn keine Urkunden über sie ausgestellt sind, alle Gattungen von über-
tragbaren Wertpapieren mit Ausnahme von Zahlungsinstrumenten, die ihrer Art nach auf den Kapitalmärkten 
handelbar sind. Die Arten möglicher Wertpapiere werden dabei durch § 2 WpHG sowie u.a. auch durch § 1 Ab-
satz 11 Satz 2 KWG bestimmt (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Begriff „Wertpapier“ im Umlaufvermögen 

 
 

Gemeindliche Wertpapiere sind: 
 
-  Aktien und andere Anteile an in- oder ausländischen juristischen Personen, Perso-

nengesellschaften und sonstigen Unternehmen, soweit sie Aktien vergleichbar sind, 
sowie Zertifikate, die Aktien vertreten, 

 
- Schuldtitel, insbesondere Genussscheine, Inhaberschuldverschreibungen, Order-

schuldverschreibungen und Zertifikate, die diese Schuldtitel vertreten, 
 
- sonstige Wertpapiere, die zum Erwerb oder zur Veräußerung von Wertpapieren nach 

den Nummern 1 und 2 berechtigen oder zu einer Barzahlung führen, die in Abhängig-
keit von Wertpapieren, von Währungen, Zinssätzen oder anderen Erträgen, von Wa-
ren, Indices oder Messgrößen bestimmt wird, 

 
- Anteile an Investmentvermögen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft oder einer 

ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben werden. 
 

Abbildung 571 „Der Begriff Wertpapier im Umlaufvermögen“ 
 
Für die Bilanzierung von Wertpapieren ist zu beachten, dass nach dem Depotgesetz bei der Verwahrung und 
Anschaffung von Wertpapieren das Eigentum an Wertpapieren mit der Absendung des Stückeverzeichnisses an 
den darin bezeichneten Wertpapieren auf die Gemeinde als Kommittenten übergeht, soweit der Kommissionär 
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über sie zu verfügen berechtigt ist, und wenn nicht das Eigentum nach den Bestimmungen des bürgerlichen 
Rechts schon früher auf die Gemeinde übergegangen ist. 
 
Die Wertpapiere des Umlaufvermögens der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen 
NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 14 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 
und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). Die Gemeinde hat 
gleichwohl die Wertpapiere getrennt nach Umlaufvermögen und Anlagevermögen zu erfassen. 
 
 
3.2.3.2 Der Begriff „Sonstige Einlagen“ 
 
Im Zusammenhang mit den Wertpapieren des Umlaufvermögens wird vielfach auch der Begriff „Sonstige Einla-
gen“ benutzt. Darunter werden Einlagen der Gemeinde bei Banken verstanden, die die nicht zu den gemeindli-
chen Sichteinlagen zu zählen sind. Die sonstigen Einlagen können nicht jederzeit als Zahlungsmittel verwendet 
werden, denn es ist grundsätzlich nicht ohne Beschränkung oder Gebühren möglich, die Umwandlung solcher 
Einlagen in Bargeld zu verlangen oder diese auf Dritte zu übertragen. Zu den sonstigen Einlagen werden deshalb 
z. B. Termineinlagen mit einem festen Kündigungstermin, Einlagen, die auf einem Sparvertrag oder Ratenspar-
vertrag beruhen, gezählt. 
 
 
3.2.4 Zu Nummer 2.4 (Liquide Mittel): 
 
3.2.4.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ sind die Finanzmittel der Gemeinde in ihren unterschiedlichsten Formen, 
z.B. in Form von Bar- oder Buchgeld, anzusetzen, über die die Gemeinde als Kassenbestand oder auf Bankkon-
ten frei verfügen kann. Ausgehend von einer bilanztechnischen Gleichwertigkeit der möglichen Arten von Geld-
mitteln ist es vertretbar, diese in der gemeindlichen Bilanz zusammengefasst unter einem einzigen Bilanzposten 
anzusetzen. Es können nur die gemeindlichen Finanzmittel unter diesem Bilanzposten angesetzt werden, bei 
denen das wirtschaftliche Eigentum bei der Gemeinde liegt.  
 
Von der Gemeinde ist daher immer stichtagsbezogen zu prüfen, ob dieser Tatbestand auch bei den bei der Ge-
meinde vorhandenen fremden Finanzmitteln sowie den Treuhandgeldern und Mündelgeldern erfüllt ist. Außerdem 
muss das Vorhandensein von fremden Geldsorten geprüft werden. Sind derartige Banknoten und/oder Münzen 
im Kassenbestand der Gemeinde vorhanden, wird eine Bewertung erforderlich, denn die gemeindlichen Finanz-
mittel sind in der Bilanz der Gemeinde nur in Euro anzusetzen.  
 
Die liquiden Mittel der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der 
Kontengruppe 18 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlas-
ses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300).    
 
 
3.2.4.2 Die Arten gemeindlicher Zahlungsmittel 
 
Im Rahmen ihres Geschäftsverkehrs hat die Gemeinde grundsätzlich die Euro-Münzen und Euro-Banknoten als 
gesetzliche Zahlungsmittel als Bargeld für ihre Zahlungen zu verwenden. Die Gemeinde sollte dazu im Rahmen 
ihres Zahlungs- und sonstigen Geschäftsverkehrs das internationale Währungskürzel „EUR“ und nicht das Wäh-
rungssymbol „€“ verwenden. Entsprechend gilt dieses für die gesonderte Darstellung der Untereinheit „Cent“, die 
in Bruchteilen des Euro, z. B. 0,45 EUR, und nicht mit einem Symbol, z. B. „Ct“, angegeben werden sollte. Bei 
eingegangenen Schecks ist zu beachten, dass dessen Übergabe oder Übersendung an die Gemeinde als Bar-
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zahlung gilt. Die fremden Geldsorten stellen ebenfalls zulässige Zahlungsmittel für die Gemeinde dar, sodass 
diese von ihr angenommen und für ihre Auszahlungen verwendet werden können.  
 
Die Sichtguthaben der Gemeinde bei Banken und Kreditinstituten stehen als Buchgeld dem Bargeld gleich. Unter 
dem Begriff „Sichteinlagen“ werden Einlagen verstanden, die bei Banken geführt werden und über die der Kunde 
jederzeit „bei Sicht“ und unbeschränkt ohne vorzeitige Kündigung verfügen kann, z. B. Girokonten und Tages-
geldkonten. Aber auch Geldanlagen mit einer Laufzeit von weniger als 30 Tagen und einer Kündigungsfrist unter 
einem Monat gelten als Sichteinlagen in diesem Sinne. Dies Einlagen werden vorrangig genutzt, um den bargeld-
losen Zahlungsverkehr abzuwickeln, z. B. durch Barabhebungen, Lastschriften und Überweisungen. Als weiteres 
gemeindliches Zahlungsmittel kann der Scheck eingesetzt werden.  
 
Eine „private Währung“ als Tauschmittel auf einem regionalen Markt stellt dagegen kein zulässiges Zahlungsmit-
tel dar, mit dem der Umfang oder die Größenordnung gemeindlicher Einzahlungen und Auszahlungen bestimmt 
werden kann. Erst nach der Umrechnung der Rechnungseinheiten solcher „Währungen“ in Einheiten der gesetzli-
chen Zahlungsmittel darf eine Erfassung der mit diesen „Währungen“ getätigten Zahlungen in den gemeindlichen 
Büchern erfolgen. Im Sinne des gemeindlichen Zahlungsverkehrs sind auch die Wertpapiere keine „Gelder“.  
 
 
3.2.4.3 Der Kassenbestand 
 
Der Kassenbestand, der unter diesem Bilanzposten anzusetzen ist, umfasst die gesetzlichen Zahlungsmittel und 
die Devisen. Es sind deshalb die in den Kassen der Gemeinde, z.B. Hauptkasse, Handkassen oder sonstige 
Nebenkassen (u.a. Parkautomaten), vorhandenen Banknoten und Münzen in inländischer und ausländischer 
Währung zu erfassen. Das vorhandene Bargeld in ausländischer Währung ist dabei unter Beachtung des Reali-
sationsprinzips mit dem am Abschlussstichtag geltenden Geldkurs in Euro umzurechnen. In die Erfassung des 
Kassenbestandes sind auch die Barmittel mit einzubeziehen, die von Dritten als Sicherheit der Gemeinde über-
geben wurden. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass bei der Ermittlung des Kassenbestandes der 
Gemeinde mindestens zwei Personen mitwirken müssen, um auch die allgemeinen Sicherheitsanforderungen, 
u.a. in Form des „Vier-Augen-Prinzips“, zu erfüllen (vgl. z. B. § 31 Absatz 2 GemHVO NRW).  
 
 
3.2.4.4 Die Bankguthaben 
 
3.2.4.4.1 Zuordnungserfordernisse 
 
Bei diesem Bilanzposten sind unter dem Begriff „Guthaben“ die Kontokorrent-, Tagesgeld-, Festgeld-, und Spar-
guthaben der Gemeinde bei den örtlichen Banken, bei Landesbanken, bei der Bundesbank und der Europäischen 
Zentralbank sowie auch bei Bausparkassen und ausländischen Banken zu verstehen, unabhängig davon, ob die 
Guthaben in inländischer und ausländischer Währung bestehen. Die gemeindlichen Sparguthaben gehören nur 
insoweit dazu, wie diese nicht auf einem gesonderten längerfristigen Sparvertrag oder Ratensparvertrag beruhen.  
 
Die Gemeinde muss aber über ihre Bankguthaben frei verfügen können, was z.B. bei Guthaben bei Bausparkas-
sen nicht immer der Fall sein muss. Sofern vorhandene Guthaben der Gemeinde bei einer Bank in ausländischer 
Währung bestehen, sind diese unter Beachtung des Realisationsprinzips mit dem am Abschlussstichtag gelten-
den Geldkurs in Euro umzurechnen. Außerdem ist auch das Buchgeld in die Erfassung einzubeziehen, das von 
einem Dritten der Gemeinde als Sicherheit überwiesen wurde, unabhängig davon, ob diese Sicherheit in gesetzli-
chen Zahlungsmitteln oder in Devisen geleistet wurde. 
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3.2.4.4.2 Die Erfassung der Guthabenbestände 
 
Die Erfassung der Guthabenbestände der Gemeinde bei den Banken erfordert, dass die Gemeinde als Kontoin-
haber über Guthaben verfügen kann. Sie bedarf mindestens entsprechender Bankbestätigungen, z. B. durch 
Kontoauszüge oder Saldenbestätigungen der Banken. In diese Erfassung sind alle gemeindlichen Konten einbe-
ziehen, unabhängig davon, ob diese im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft als allgemeine Konten 
oder als Sonderkonten, z.B. zur Abwicklung von Handvorschüssen, behandelt werden. Mögliche Abweichungen 
zwischen den Bankauskünften und den Beständen der gemeindlichen Finanzbuchhaltung können insbesondere 
aus Zahlungsvorgängen resultieren, die kurz vor oder kurz nach dem Abschlussstichtag getätigt wurden. Werden 
zwischen den von der Bank gemeldeten Daten, z.B. Kontoauszüge, und den festgestellten gemeindlichen Kon-
tensalden Abweichungen festgestellt, ist eine Übergangsrechnung aufzustellen. 
 
In eine solche Übergangsrechnung sind die Differenzen und ihre Ursachen bzw. die zugrunde liegenden Zah-
lungsvorgänge aufzuzeigen, z. B. wegen Banküberweisungen im bargeldlosen Zahlungsverkehr. In diese Rech-
nung sind deshalb z.B. auch Schwebeposten einzubeziehen, wenn diese den Gegenwert der gemeindlichen 
Zahlungen aufgrund von Überweisungen oder Lastschrifteinzügen betreffen, die aber noch nicht auf dem Konto-
auszug der betreffenden Bank zum Guthaben auf dem gemeindlichen Konto ausgewiesen sind oder das ge-
meindliche Konto deshalb ggf. noch gar nicht belastet wurde.  
 
Die Übergangsrechnung sollte alle gemeindlichen Bankkonten berücksichtigen, um sicherzustellen, dass kein 
Zahlungsvorgang unberücksichtigt bleibt. In diesem Zusammenhang ist besonders auf das bei der gemeindlichen 
Bilanzierung zu beachtende Bruttoprinzip hinzuweisen, denn gemeindliche Bankguthaben dürfen nicht unmittel-
bar mit laufenden Krediten zur Liquiditätssicherung verrechnet werden. Diese Verbindlichkeiten sind vielmehr 
unter einem gesonderten Bilanzposten zu passivieren und die Guthaben zu aktivieren. Dazu kann bei örtlichem 
Bedarf durch Angaben im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss ein Zusammenhang hergestellt werden. 
 
 
3.2.4.4.3 Die Erfassung von Schecks 
 
Unter den Bankguthaben sind auch noch nicht eingelöste Schecks, die sich im Besitz der Gemeinde befinden, zu 
erfassen. Grundsätzlich sollen aber von der Gemeinde angenommene Schecks unverzüglich als Verrech-
nungschecks behandelt und eingelöst werden. Die Gemeinde soll aber auch die Einlösung von Schecks überwa-
chen, denn mit der Vorlage des Schecks bei einem Kreditinstitut ist die Gemeinde noch nicht im Besitz der aus 
der Vorlage entstehenden Gutschrift. Im Rahmen der Bilanzierung gelten dagegen bei der Gemeinde eingegan-
gene Schecks, die von ihr an den Aussteller oder Einreicher zurückgesandt wurden, nicht als liquide Mittel, son-
dern als Forderungen und sind dann unter dem zutreffenden Bilanzposten anzusetzen.  
 
 
3.2.4.4.4 Nicht genutzter Kreditrahmen 
 
Bei der Erfassung von gemeindlichem Bankguthaben muss ein eingeräumter Kreditrahmen außer Betracht blei-
ben. Eingeräumte, aber von der Gemeinde noch nicht in Anspruch genommene Kredite stellen für die Gemeinde 
dagegen keine bilanzierungsfähigen Guthaben bei Kreditinstituten, sondern vielmehr ein grundsätzlich nicht zu 
bilanzierendes schwebendes Geschäft dar. Bei der gemeindlichen Bilanzierung dürfen deshalb zugesagte Kredi-
te, die teilweise in Anspruch genommen worden sind, nicht in voller Höhe passiviert und der nicht in Anspruch 
genommene Teil als Guthaben auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden. 
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3.2.4.5 Das E-Geld 
 
Der Zahlungsverkehr im Internet (Internetzahlungen) soll verstärkt mit elektronischem Geld (E-Geld) möglich 
werden. Das E-Geld ist dabei jeder elektronisch, darunter auch magnetisch, gespeicherte monetäre Wert in Form 
einer Forderung gegenüber dem E-Geld-Emittenten, zu denen auch die Gemeinden gehören (vgl. § 1a Absatz 1 
Nummer 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes). Das elektronische Geld ist damit ein digitales Bargeld und ein 
vollständiger Ersatz für die gesetzlichen Euro-Münzen und Euro-Geldscheine und es wird elektronisch gespei-
chert. Es ist neben dem Bargeld und dem Buchgeld eine dritte Erscheinungsform des Geldes als gemeindliches 
Zahlungsmittel dar.  
 
Als elektronisches Geld gelten dabei Werteinheiten in Form einer Forderung gegen die ausgebende Stelle, die 
auf elektronischen Datenträgern gespeichert sind, gegen Entgegennahme eines Geldbetrags ausgegeben wer-
den und von Dritten als Zahlungsmittel angenommen werden können, ohne ein gesetzliches Zahlungsmittel zu 
sein (vgl. § 1 Absatz 14 KWG). Das E-Geld kann dabei als kartengestützes E-Geld (Kartengeld) und als soft-
warebasiertes E-Geld (Netzgeld) genutzt werden. Es ist zu unterscheiden, wie die Forderung gegen die ausge-
bende Stelle gespeichert oder nachgewiesen bzw. übertragen wird. Als Netzgeld erfolgt die Speicherung des 
elektronischen Geldes auf einem Datenträger beim Nutzer und kann im Online-Verfahren für Fernzahlungen 
genutzt werden. Zuvor muss jedoch Bargeld oder Buchgeld an einen Herausgeber von Netzgeld transferiert wer-
den, der dann den Gegenwert in Form von E-Geld übermittelt.  
  
 
3.2.4.6 Der Liquiditätsverbund bzw. Cashpooling 
 
3.2.4.6.1 Allgemeine Voraussetzungen 
 
Für die Gemeinden besteht grundsätzlich die Möglichkeit, einen Liquiditätsverbund bzw. ein Cashpooling mit 
einem Masteraccountkonto zwischen der Verwaltung und den Betrieben im Sinne eines Konzerns einzurichten. 
Durch einen solchen Liquiditätsverbund können die notwendigen Kreditaufnahmen der Gemeinde insgesamt 
minimiert und gegebenenfalls günstigere Konditionen erzielt werden. Die Einrichtung eines Liquiditätsverbundes 
steht unter dem Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit nach § 75 Abs. 1 GO NRW, die dabei unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gesamtumstände gegeben sein muss.  In die Beurteilung der Zulässigkeit eines Liquiditätsverbundes ist 
u.a. das Verbot einzubeziehen, dass die Gemeinde kein Bankunternehmen errichten, übernehmen oder betreiben 
darf (vgl. § 107 Absatz 6 GO NRW).  
 
Diese Vorschrift steht der Einrichtung eines Liquiditätsverbundes bzw. eines Cashpoolings durch die Gemeinde 
jedoch nicht entgegen, denn ein gemeindlicher Liquiditätsverbund ist nicht als das Betreiben eines Bankgeschäf-
tes zu bewerten. Nach Auskunft der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist die Ausnahmere-
gelung in § 2 Absatz 1 Nr. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG) vom 09.09.1998 
(BGBl. I S. 2776) auch auf Gemeinden anwendbar. Durch diese getroffene Festlegung ist die Tätigkeit der Ge-
meinde im Rahmen eines Liquiditätsverbundes im Rahmen des Konzernprivilegs als zulässig zu betrachten. Die 
Nutzung des Konzernprivilegs für die Abwicklung von Geldgeschäften in einem Liquiditätsverbund der Gemeinde 
setzt jedoch das Bestehen einer Allein- oder Mehrheitsgesellschafterstellung der Gemeinde bei den betreffenden 
gemeindlichen Betrieben oder die verpflichtende Einbeziehung dieser Betriebe in die Vollkonsolidierung für den 
gemeindlichen Gesamtabschluss voraus (vgl. § 116 GO NRW i.V.m. § 50 GemHVO NRW). 
 
 
3.2.4.6.2 Haushaltswirtschaftliche Voraussetzungen  
 
Bei der Einrichtung eines Liquiditätsverbundes bedarf es einer Abstimmung über die Abwicklung der Geldge-
schäfte zwischen den Beteiligten und der Übernahme von Verantwortlichkeiten einschließlich über die für die 
Abwicklung ggf. zu beauftragende Bank. Dazu gehören auch Regelungen über die eindeutige Zuordnung der 
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jeweils bestehenden Verbindlichkeiten und Forderungen zu den Beteiligten. Die Führung eines eigenen Verrech-
nungskontos durch die Gemeinde oder durch einen Betrieb ist deshalb unabdingbar. Die finanzwirtschaftliche 
Verantwortung kann zudem nicht alleine von der Verwaltung der Gemeinde getragen werden. Sollen in einem 
solchen Liquiditätsverbund die Abwicklung der Geldgeschäfte über die Kernverwaltung der Gemeinde erfolgen, 
tritt die Gemeinde für die rechtlich selbstständigen Betriebe als „innere“ Bank auf.  
 
Soweit dabei die Gemeinde als „Cashpool-Führer“ auftritt, stellen die von Dritten in den Cashpool eingebrachten 
Finanzmittel zwar Guthaben der Gemeinde dar. Es bestehen zusätzlich jedoch in gleicher Höhe die Ansprüche 
Dritter, sodass entsprechende Verbindlichkeiten in der gemeindlichen Bilanz zu passivieren sind. Ist dagegen die 
Gemeinde nur an einem Cashpooling beteiligt, hat sie entsprechend der Höhe der in den Cashpool eingebrachten 
Finanzmittel Forderungen gegenüber dem Cashpool zu bilanzieren. Ein solcher Liquiditätsverbund darf zudem 
nicht dazu führen, dass die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung oberhalb ihres eigenen haushaltsmäßigen 
Bedarfs aufnimmt. Es bedarf daher einer Abstimmung zwischen den Beteiligten über die Abwicklung der Geldge-
schäfte und der Festlegung von Verantwortlichkeiten, einschließlich der ggf. beauftragten Bank, wenn die Ge-
meinde einen Liquiditätsverbund bzw. ein Cashpooling einrichtet. Dieses Erfordernis besteht dann, wenn auch 
rechtlich selbstständige Betriebe der Gemeinde in einen solchen Liquiditätsverbund einbezogen werden.  
 
 
3.2.4.7 Die fremden Finanzmittel 
 
Die der Gemeinde von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzmittel (Fremde Finanzmittel) sind unter einer ge-
sonderten Haushaltsposition in die gemeindliche Finanzrechnung aufzunehmen, soweit sich noch derartige Fi-
nanzmittel im Verfügungsbereich der Gemeinde befinden, z. B. als liquide Mittel auf gemeindlichen Bankkonten. 
Diese Einordnung ist sachgerecht und erforderlich, da die Finanzrechnung den gesamten Bestand der Finanzmit-
tel der Gemeinde sowie die Veränderungen im abgelaufenen Haushaltsjahr aufzeigen und transparent machen 
muss.  Im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses sollte zu den bei der Gemeinde vorhandenen fremden 
Finanzmitteln eine Erläuterung im Anhang nach § 44 GemHVO NRW gegeben werden. 
 
Unter dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ sind daher auch bei der Gemeinde vorliegende fremde Finanzmittel an-
zusetzen, wenn bei diesen Mitteln das wirtschaftliche Eigentum bei der Gemeinde liegt. Je nach Art der Wahr-
nehmung der Erledigung der Zahlungsabwicklung für andere Aufgabenträger durch die Gemeinde können die 
fremden Finanzmittel (vgl. § 16 GemHVO NRW) in verschiedene Arten unterteilt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Arten der fremden Finanzmittel 

 

Durchlaufende  
Finanzmittel 

 
Fremde Finanzmittel werden als durchlaufende Gelder bezeich-
net, wenn diese von Dritten bei der Gemeinde eingezahlt und von 
ihr an Dritte weitergeleitet werden. 
 

Finanzmittel  
und andere  

öffentliche Haushalte 

 
Zu den fremden Finanzmitteln zählen auch Finanzmittel, die die 
Gemeinde aufgrund rechtlicher Vorschriften unmittelbar in den 
Haushalt eines anderen öffentlichen Aufgabenträgers zu buchen 
hat. 
 

Finanzmittel  
sonstiger Dritter 

 
Auch Finanzmittel, die in der Zahlungsabwicklung mit dem end-
gültigen Kostenträger oder mit einer anderen Institution, die un-
mittelbar mit dem endgültigen Kostenträger abrechnet, anstelle 
der Gemeinde vereinnahmt oder ausgezahlt werden, zählen zu 
den fremden Finanzmitteln. 
 

Abbildung 572 „Die Arten der fremden Finanzmittel“ 
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Bei der Ausübung einer Amtsvormundschaft durch die Gemeinde ist z.B. das Vermögen eines Mündels, das bei 
der Anordnung der Vormundschaft vorhanden ist oder später dem Mündel zufällt, zu verzeichnen (vgl. § 1802 
BGB). Der Vormund eines Mündels hat zudem das zum Vermögen des Mündels gehörende Geld verzinslich 
anzulegen, soweit es nicht zur Bestreitung von Ausgaben bereitzuhalten ist. Er ist zudem bei der Geldanlage an 
bestimmte Anlageformen gebunden (vgl. §§ 1806 und 1807 BGB).  
 
Für Finanzmittel im Rahmen eines Treuhandvermögens nach § 98 GO NRW besteht dagegen jedoch keine An-
satzpflicht für die Gemeinde in ihrer Bilanz. Zu solchen gemeindlichen Treuhandvermögen gehören z.B. Mündel-
vermögen. Es liegt i.d.R. dann bei der Gemeinde vor, wenn ein Minderjähriger der Vormundschaft bedarf, diese 
durch das örtliche Jugendamt ausgeübt wird, z.B. eine gesetzliche Amtsvormundschaft nach § 1791c BGB, und 
der Minderjährige vermögend ist. 
 
 
3.2.4.8 Liquiditätsplanung und Liquiditätsspiegel 
 
3.2.4.8.1 Die gemeindliche Liquiditätsplanung 
 
Die Gemeinde ist nach § 89 Absatz 1 GO NRW und § 30 Absatz 6 GemHVO NRW verpflichtet, ihre Zahlungsfä-
higkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Wenn die Gemeinde sich nicht eines ausge-
feilten Liquiditätsrisikomessverfahrens und Liquiditätssteuerungsverfahrens bedient, bedarf es alternativer Verfah-
ren zur Sicherung der gemeindlichen Liquidität. Einen Einstieg, um sich einen zeitbezogenen Überblick über die 
verfügbaren Zahlungsmittel und der abrufbaren Forderungen und Zahlungsverpflichtungen zu verschaffen, bietet 
ein Liquiditätsspiegel. Ein solcher Liquiditätsspiegel trägt zur Übersicht bei der Liquiditätssteuerung bei. Er ist ein 
internes Instrument, das nicht zum gemeindlichen Jahresabschluss gehört, auch wenn dadurch die kurz- und 
mittelfristige Finanzlage der Gemeinde noch besser transparent und nachvollziehbar gemacht wird.  
 
 
3.2.4.8.2 Der Liquiditätsspiegel 
 
Ein Liquiditätsspiegel trägt zur Übersicht bei der Liquiditätssteuerung der Gemeinde bei. Er ist ein internes In-
strument, das nicht zum gemeindlichen Jahresabschluss gehört, auch wenn dadurch die kurz- und mittelfristige 
Finanzlage der Gemeinde noch besser transparent und nachvollziehbar gemacht wird. Anders als beim Forde-
rungsspiegel und Verbindlichkeitenspiegel, bei denen die Zukunftswirkungen der noch offenen Forderungen und 
der bestehenden Verbindlichkeiten auf den gemeindlichen Haushalt aufgezeigt werden, stehen beim Liquiditäts-
spiegel die Auswirkungen auf die Finanzmittel der Gemeinde aus dem Kassenwirksamkeitsprinzip sowie dem 
Fälligkeitsprinzip im Vordergrund der Betrachtung. Durch die Einstellung der Ansprüche und Zahlungsverpflich-
tungen der Gemeinde in ein Zeitraster wird ein Überblick erreicht, durch den das gemeindliche Finanzmanage-
ment und die notwendige Liquiditätssicherung unterstützt werden. Anders als die zuvor genannten Spiegel müs-
sen in einem Liquiditätsspiegel stärker die kurzfristigen Zahlungserfordernisse berücksichtigt werden. Auch muss 
ein Liquiditätsspiegel in kurzen Zeitabständen, ggf. täglich, fortgeschrieben werden. Die Gemeinde kann den 
Liquiditätsspiegel unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten weiter ausgestalten. 
 
 
3.3 Zu Nummer 3 (Aktive Rechnungsabgrenzung): 
 
3.3.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Der Bilanzposten „Aktive Rechnungsabgrenzung“ in der gemeindlichen Bilanz stellt wie die passive Rechnungs-
abgrenzung einen bilanztechnischen Posten und keinen Vermögensgegenstand dar. Er dient der periodischen 
Ergebnisermittlung, wenn eine erforderliche Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzposten nicht möglich ist, 
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z. B. bei einem Dritten gewährten investiven Zuwendungen, die aufgrund einer damit verbundenen mehrjährigen 
Gegenleistungsverpflichtung des Dritten insgesamt auch ausgezahlt worden ist, deren Wert aber aufwandsmäßig 
über den festgelegten Zeitraum zu verteilen und daher periodengerecht und rechnungsmäßig abzugrenzen ist. 
Von der Gemeinde geleisteten Anzahlungen für den Erwerb eines Vermögensgegenstandes sind dagegen unter 
den jeweils zutreffenden Bilanzposten anzusetzen. Solche Vermögenswerte fließen in die Anschaffungs- und 
Herstellungskosten des betreffenden Vermögensgegenstandes ein und werden bei abnutzbaren gemeindlichen 
Vermögensgegenständen über deren Nutzungsdauer verteilt und in Form von Abschreibungen als eingetretene 
Wertminderungen ergebniswirksam in der Ergebnisrechnung der Gemeinde erfasst. 
 
Es sind daher von der Gemeinde immer dann Rechnungsabgrenzungsposten in ihrer Bilanz anzusetzen, wenn 
Ausgaben vor dem Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres geleistet werden, diese aber Aufwendungen für eine 
bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen (transitorische Posten). Entsprechend dem Grundsatz der 
Wesentlichkeit kann auch auf die Rechnungsabgrenzung geringfügiger Beträge und deren Ansatz als aktive oder 
passive Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet werden. Ob dieses grundsätzlich erfolgen soll und im Einzelfall 
in welchem Umfang, ist von der Gemeinde eigenverantwortlich festzulegen und im Anhang nach § 44 GemHVO 
NRW gesondert anzugeben.  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzende aktive Rechnungsabgrenzung der Gemeinde ist in dem vom In-
nenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 19 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 
GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. 
NRW. 6300). 
 
 
3.3.2 Die Rechnungsabgrenzung wegen Gegenleistungsverpflichtungen 
 
Von der Gemeinde ist zu jedem Abschlussstichtag prüfen, inwiefern Ausgaben durch bestimmte, im abgelaufenen 
Haushaltsjahr empfangene Gegenleistungen oder erst durch künftig zu erwartende Gegenleistungen wirtschaft-
lich verursacht sind. Ein solche Sachlage kann z. B. bei geleisteten Zuwendungen, Vorauszahlungen von Miete 
und Pacht, Versicherungsprämien usw. durch die Gemeinde gegeben sein (vgl. § 43 Absatz 2 GemHVO NRW). 
Soweit Zuwendungen wegen einer Gegenleistungsverpflichtung eines Dritten gegenüber der Gemeinde aktiviert 
werden, muss die gemeindliche Zuwendung nicht zwingend in Form einer Finanzleistung gewährt worden sein.  
 
Eine gemeindliche Sachzuwendung ist bei Vorliegen der Voraussetzungen gleichermaßen aktivierbar, z. B. Ab-
gabe einer Straße durch die Gemeinde als Straßenbaulastträger. In dem bei der Bildung der Rechnungsabgren-
zungsposten festgelegten Zeitraum ist dann in jedem späteren Haushaltsjahr eine periodenbezogene ergebnis-
wirksame Minderung bzw. Auflösung bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten vorzunehmen. Sie erfolgt 
i.d.R. in gleichmäßigen (planmäßigen) Raten. Bei bedeutenden Vorgängen können die Rechnungsabgrenzungen 
aus der gemeindlichen Festlegung von Gegenleistungsverpflichtungen in der gemeindlichen Bilanz auch durch 
einen „Davon-Vermerk“ unter diesem Bilanzposten gesondert dargestellt werden.  
 
 
3.3.3 Die Rechnungsabgrenzung bei Weiterleitung einer Zuwendung 
 
Beim Ansatz eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus der Gewährung einer aktivierbaren Zuwendung 
an einen Dritten muss ggf. von der Gemeinde geprüft werden, ob sie die Zuwendungsmittel von einer Stelle au-
ßerhalb der gemeindlichen Verwaltung mit der Zwecksetzung zur Verfügung gestellt bekommen hat, z. B. private 
Dritte bei Umsetzung des Denkmalschutzes zu fördern. In solchen Fällen kann dem gemeindlichen Ansatz auf 
der Aktivseite der Bilanz nur dann ein Sonderposten gegenübergestellt werden, wenn die Gemeinde wirtschaftli-
cher Eigentümer des geförderten Vermögensgegenstandes ist.  
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Soweit die Gemeinde die dem Dritten gewährte Zuwendung unter der aktiven Rechnungsabgrenzung ansetzt, 
muss sie die von der anderen Stelle erhaltenen Finanzmittel entsprechend verfahren und aufgrund der Weiterlei-
tung einer Zuwendung an Dritte einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten in ihrer Bilanz bilden. Ein solcher 
Korrekturposten ist erforderlich, um auch die erhaltene Zuwendung in gleicher Weise periodengerecht abzugren-
zen, wie die von der Gemeinde geleistete und mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflich-
tung verbundene Zuwendung. Erst durch beide Bilanzkorrekturposten wird die notwendige Periodenabgrenzung 
vorgenommen und dem Finanzierungsvorgang, der über den Haushalt der Gemeinde abzuwickeln ist, ausrei-
chend Genüge getan.  
 
 
3.3.4 Der Rechnungsabgrenzungsspiegel 
 
Für die Gemeinde ist es sinnvoll, sich einen detaillierten Überblick über den Stand und die Veränderungen der 
Rechnungsabgrenzungsposten zum Abschlussstichtag zu verschaffen. Dazu bietet sich die Erstellung eines 
Rechnungsabgrenzungsspiegels an, in dem die Gliederung nach Arten sich an den Ertrags- und Aufwandsarten 
der Ergebnisrechnung nach § 2 GemHVO NRW orientieren kann. Die im Teil A um die Veränderungen im Haus-
haltsjahr und in Teil B um eine zeitliche Komponente nach Laufzeiten erweitert wird. Im Teil A werden der Ge-
samtbetrag am Ende des Vorjahres, die Veränderungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und der Gesamt-
betrag am Ende des Haushaltsjahres aufgezeigt.  
 
Die Gliederung in einzelne Ertrags- und Aufwandsarten ist von der Gemeinde eigenverantwortlich unter Berück-
sichtigung der örtlichen Bedürfnisse vorzunehmen. Im Teil B sollen die örtlich gewählten Ertrags- und Aufwands-
arten, nach der Fristigkeit gegliedert, aufgezeigt werden. Ein solcher Rechnungsabgrenzungsspiegel trägt erheb-
lich zur Übersichtlichkeit der in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Rechnungsabgrenzungsposten bei. Er 
macht die Wertansätze der Rechnungsabgrenzungsposten transparent und nachvollziehbar. Soweit die Gemein-
de dem Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss keinen Rechnungsabgrenzungsspiegel beifügt, sollten im 
Anhang mindestens die Restlaufzeiten zu den wesentlichen Rechnungsabgrenzungsposten angegeben werden. 
Dazu bietet es sich an, die Angaben nach langfristigen und kurzfristigen Rechnungsabgrenzungen zu gliedern.  
 
 
3.4 Zu Nummer 4 (Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag): 
 
Unter dem Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ist von der Gemeinde ein Betrag anzu-
setzen, wenn das gemeindliche Eigenkapital in Form der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage auf 
der Passivseite der gemeindlichen Bilanz rechnerisch aufgezehrt ist. In diesem Fall ergibt sich ein Überschuss 
der Passivposten über die Aktivposten und der entsprechende Betrag ist - vergleichbar mit den Regelungen des 
Handelsrechts - als letzter Posten der Gliederung der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung „Nicht durch 
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gesondert auszuweisen. Diese Gliederungsregel ist auch für die Gemeinden 
sachgerecht, denn dadurch wird der Ausweis eines negativen Kapitalbetrages auf der Passivseite der gemeindli-
chen Bilanz vermieden (vgl. § 43 Absatz 7 GemHVO NRW).  
 
Der Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite der Bilanz stellt dabei lediglich eine 
Korrekturgröße zum gemeindlichen Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage 
dar. Der betragsmäßige Ansatz wird dabei insbesondere durch die in den Haushaltsjahren entstandenen Jahres-
fehlbeträge bestimmt. Dieser Bilanzposten ist deshalb weder als Vermögensgegenstand noch als eine Rech-
nungsabgrenzung anzusehen. Vielmehr soll dadurch die eingetretene bilanzielle Überschuldung der Gemeinde 
aufgezeigt werden (vgl. § 75 Absatz 7 GO NRW). Der Ausweis dieses Bilanzpostens auf der Aktivseite der ge-
meindlichen Bilanz soll verhindern, dass auf der Passivseite unter dem Posten „Eigenkapital“ ein Negativposten 
auszuweisen ist. In den Fällen, in denen ein solcher Posten in der gemeindlichen Bilanz angesetzt ist und sich in 
einem Haushaltsjahr ein weiterer Jahresfehlbetrag ergibt, ist dieser Bilanzposten entsprechend zu erhöhen.  
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Der vom Innenministerium durch Runderlass vom 24.02.2005 (SMBl. NRW. 6300) bekannt gegebenen NKF-
Kontenrahmen weist für die Bilanzierung eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages keine gesonder-
te Kontengruppe aus. Ist ein solcher Fehlbetrag in der gemeindlichen Bilanz auszuweisen und ein Bestandskonto 
erforderlich, soll die Kontengruppe 19 „Aktive Rechnungsabgrenzung“ auf „Aktive Rechnungsabgrenzung und 
Überschuldung“ erweitert und die Kontenart 199 „Überschuldung“ eingerichtet werden.  
  
 
4. Zu Absatz 4 (Gliederung der Passivseite der gemeindlichen Bilanz):  
 
4.01 Die Gliederungsbereiche der Passivseite 
 
Die Passivseite der gemeindlichen Bilanz gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das gemeindliche Vermö-
gen durch Eigenkapital und durch Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) finanziert worden ist. Die 
Gliederung der Passivseite muss daher auch den Grundsätzen „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ Rechnung tragen 
(vgl. Abbildung). 
 

 
Die Passivseite in der gemeindlichen Bilanz 

 
 

BILANZBEREICH 
 

BILANZPOSTEN 

Eigenkapital 

 
-  Allgemeine Rücklage 
-  Sonderrücklagen 
-  Ausgleichsrücklage 
-  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 

Sonderposten 

 
-  Sonderposten für Zuwendungen 
-  Sonderposten für Beiträge 
-  Sonderposten für den Gebührenausgleich 
-  Sonstige Sonderposten 
 

 
 

Rückstellungen 

 
-  Pensionsrückstellungen 
-  Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
-  Instandhaltungsrückstellungen 
-   Sonstige Rückstellungen nach § 36 Absatz 4 und 5 

GemHVO NRW        
 

Verbindlichkeiten 

  
- Anleihen 
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
        -     von verbundenen Unternehmen 
        -     von Beteiligungen 
        -     von Sondervermögen 
        -     vom öffentlichen Bereich 
        -     von Kreditinstituten 
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 

wirtschaftlich gleichkommen 
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
-       Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
-       Sonstige Verbindlichkeiten 
-       Erhaltene Anzahlungen 
 

Passive Rechnungsabgrenzung 
 

(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 
 

Abbildung 573 „Die Passivseite in der gemeindlichen Bilanz“ 
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In der gemeindlichen Bilanz kommt einzelnen Bilanzbereichen auf der Passivseite eine besondere Funktion zu, z. 
B. dem Ausweis des gemeindlichen Eigenkapitals, dem im Zusammenhang mit der Haushaltsausgleichsregelung 
eine Substanzerhaltungsfunktion zukommt (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW). Die Posten der Passivseite dieser Bi-
lanz sind daher in sinnvoller Weise zu einem Gesamtbild zusammengefügt worden (vgl. Nummer 1.6.5 des 
Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Dabei sind zusätzliche Überschriften 
und Zwischensummen darzustellen, wenn eine solche Darstellung für das Verständnis der Schuldenlage der 
Gemeinde relevant ist. 
 
 
4.1 Zu Nummer 1 (Eigenkapital): 
 
4.1.01 Die Inhalte des Bilanzbereichs 
 
Mit dem Jahresabschluss der Gemeinde soll nicht allein und vorrangig das haushaltsmäßige Ergebnis ermittelt 
werden, das aus den Aktivitäten der Gemeinde im Haushaltsjahr entsteht. Vielmehr soll auch die Vermögens- und 
Schuldenlage stichtagsbezogen ermittelt werden. Die gemeindliche Bilanz dient dem Ausweis des gesamten 
Vermögens und Schulden der Gemeinde. Die gemeindliche Bilanz ist daher nicht nur in eine Aktivseite und eine 
Passivseite zu gliedern, sondern durch die Bilanz wird auch das gemeindliche Eigenkapital ermittelt.  
 
Das Eigenkapital besteht im Umfang der Differenz zwischen dem gemeindlichen Vermögen (Aktivseite) und den 
Schulden der Gemeinde (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten. Es stellt 
den Gegenwert für bereits getätigte Investitionen dar oder steht noch für Investitionen der Gemeinde zur Verfü-
gung, ggf. aber auch zur Deckung eines Fehlbetrages in der gemeindlichen Ergebnisrechnung. Solange die posi-
tiven Bestandteile überwiegen, steht der Gemeinde noch Eigenkapital zur Verfügung.  
 
Die Gliederung dieses Bilanzbereiches ist daher in die Regelungen über den gemeindlichen Haushaltsausgleich 
eingebunden worden  (vgl. § 75 GemHVO NRW). Das gemeindliche Eigenkapital ist haushaltsrechtlich aber nicht 
als Grundkapital oder Nettovermögen in der gemeindlichen Bilanz ausgerichtet worden. Durch die Gliederung des 
Bilanzbereiches „Eigenkapital“ in Rücklagen soll es der Gemeinde auch möglich gemacht werden, auf defizitäre 
Haushaltslagen mit einem verträglichen Eigenkapitalverzehr zu reagieren. Dafür steht haushaltswirtschaftlich 
betrachtet sowohl die Ausgleichsrücklage als auch die allgemeine Rücklage zur Verfügung. 
 
 
4.1.02 Die Gliederung des Bilanzbereichs 
 
Die Gliederung des Bilanzbereiches „Eigenkapital“ berücksichtigt die Erfordernisse und Besonderheiten in der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde wird daher in die Bilanzposten 
„Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklagen“ und „Ausgleichsrücklage“ sowie Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ 
gegliedert. Die Gemeinde darf nur dann weitere besondere Posten in diesem Bereich ihrer gemeindlichen Bilanz 
bilden, wenn dafür haushaltsrechtlich weitere Posten ausdrücklich vorgesehen werden.  
 
Die Gemeinde darf deshalb im Bilanzbereich „Eigenkapital“ z. B. keine eigenständige Sonderrücklage für den 
„Haushaltsausgleich“ bilden, um sich neben der Ausgleichsrücklage, deren Volumen gesetzlich begrenzt ist (vgl. 
§ 75 Absatz 3 GO NRW), noch eine weitere Möglichkeit zur Verrechnung von entstandenen und bilanzierten 
Jahresfehlbeträgen zu verschaffen. Außerdem ist die Zuführung des in der gemeindlichen Bilanz angesetzten 
Jahresüberschusses grundsätzlich nur zur Ausgleichsrücklage und zur allgemeinen Rücklage zulässig. 
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4.1.03 Die Gesamtübersicht über den Bilanzbereich 
 
In der gemeindlichen Bilanz hat der Bilanzbereich „Eigenkapital“ als Saldogröße zwischen dem gemeindlichen 
Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz und den Schulden der Gemeinde auf der Passivseite der Bilanz eine 
besondere Bedeutung. Für diesen Bilanzbereich sind folgende Vorschriften maßgebend (vgl. Abbildung). 
 

 
Ausweis, Ansatz und Gliederung des gemeindlichen Eigenkapitals 

 

Eigenkapital 

  
Ansatz 

 
§ 41 Absatz 4 Nummer 1 GemHVO NRW 

 
Gliederung 

des Bilanzbereiches 
 

§ 41 Absatz 4 Nummer 1 GemHVO NRW 

Allgemeine Rücklage 

 
Ansatz 

 
§ 41 Absatz 4 Nummer 1.1 GemHVO NRW 

 
Inanspruchnahme  

 

 
§ 75 Absatz 4, § 76 Absatz 1 und 
§ 78 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW 
 

Sonderrücklage 

 
Ansatz 

 
§ 41 Absatz 4 Nummer 1.2 GemHVO NRW 

 
Verbot der ertragswirksamen 
Auflösung von Zuwendungen 

 

§ 43 Absatz 4 Satz 1 GemHVO NRW 

 
Ersatz von gemeindlichen 
Vermögensgegenständen 

 

§ 43 Absatz 4 Satz 2 GemHVO NRW 
(Reinvestitionsrücklage) 

 
Aktivierung 

kommunaler Stiftungen 
 

(keine haushaltsrechtliche Regelung) 

Ausgleichsrücklage 

 
Ansatz  

 

 
§ 75 Absatz 3 GO NRW i.V.m. § 41 Absatz 4 
Nummer 1.3 GemHVO NRW 
 

 
Bewertung 

 
§ 75 Absatz 3 GO NRW 

 
Inanspruchnahme 

 
§ 75 Absatz 2 GO NRW 

 
Zuführung 

 
§ 75 Absatz 3 GO NRW 

Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag 

 
Ansatz 

 
§ 41 Absatz 4 Nummer 1.4 GemHVO NRW 

 
Verwendung  

des Jahresüberschusses 
 

§ 96 Absatz 1 GO NRW 

 
Behandlung  

des Jahresfehlbetrages 
 

§ 96 Absatz 1 GO NRW 

Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag 

 
Definition 

der Überschuldung 
 

§ 75 Absatz 7 GO NRW 
i.V.m. § 43 Absatz 7 GemHVO NRW 
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Ausweis, Ansatz und Gliederung des gemeindlichen Eigenkapitals 

 
 

Ansatz 
 

 
§ 41 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO NRW 

 
Bemessung 

 
§ 43 Absatz 7 GemHVO NRW 

Abbildung 574 „Die Bilanzierung des gemeindlichen Eigenkapitals“ 
 
Das Eigenkapital der Gemeinde ist in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der 
Kontengruppe 20 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlas-
ses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 

 
 
4.1.1 Zu Nummer 1.1 (Allgemeine Rücklage): 
 
4.1.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Unter dem Bilanzposten „Allgemeine Rücklage“ ist in der gemeindlichen Bilanz der Betrag anzusetzen, der sich 
aus der Differenz zwischen den Aktivposten und den übrigen Passivposten der Bilanz ergibt, jedoch ohne die 
Wertansätze für die Sonderrücklagen und die Ausgleichsrücklage. Der bilanzielle Ansatz der allgemeinen Rück-
lage hängt somit in der Höhe von den in die gemeindliche Bilanz aufzunehmenden Ansätzen des Vermögens und 
der Schulden der Gemeinde ab. Diese Ansätze wiederum stehen in Abhängigkeit zur Inventur und zum Inventar 
und damit zur Bewertung der Bilanzposten zum jährlichen Abschlussstichtag der Gemeinde.  
 
Die künftige Entwicklung des Bilanzpostens „Allgemeine Rücklage“ ist abhängig vom erzielten Ergebnis der jährli-
chen Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Entsteht z. B. ein negatives Jahresergebnis, ist dieses mit dem Wertan-
satz des Bilanzpostens „Allgemeine Rücklage“ zu verrechnen, wenn der Bilanzposten „Ausgleichsrücklage“ kei-
nen Wertansatz mehr aufweist bzw. die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist. Die Entwicklung ist aber auch ab-
hängig davon, in welchem Umfang die Gemeinde von der unmittelbaren Verrechnungsmöglichkeit Gebrauch 
machen muss (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW). Zu beachten ist noch, dass eine Verringerung der allgemei-
nen Rücklage unabhängig von ihrer Größenordnung der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde der Gemein-
de bedarf (vgl. § 75 Absatz 4 und § 76 GO NRW). 
 
 
4.1.1.2 Die unmittelbaren Verrechnungen 
 
4.1.1.2.1 Die Verrechnung des Jahresergebnisses 
 
Die weitere Entwicklung des Bilanzpostens „Allgemeine Rücklage“ ist dann abhängig vom erzielten Ergebnis der 
jährlichen Haushaltswirtschaft der Gemeinde und auch vom Bestand der Ausgleichsrücklage. Die Gemeinde hat 
das Jahresergebnis mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, wenn bei einem Jahresüberschuss die Aus-
gleichsrücklage den zulässigen Höchstbetrag erreicht hat (vgl. § 75 Absatz 3 Satz 2 GO NRW). Sie hat einen 
Jahresfehlbetrag mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, wenn die Ausgleichsrücklage keinen entspre-
chenden Bestand mehr aufweist bzw. die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist. Zu beachten ist, dass eine Verrin-
gerung der allgemeinen Rücklage unabhängig von ihrer Größenordnung der Genehmigung durch die Aufsichts-
behörde der Gemeinde bedarf (vgl. § 75 Absatz 4 und § 76 GO NRW). 
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4.1.1.2.2 Die Verrechnung bei Wertveränderungen 
 
Die Gemeinde hat vielfach noch einige Vermögensgegenstände zur dauernden Aufgabenerfüllung in ihrem Besitz 
und als Anlagevermögen bilanziert, die sie aber zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr braucht. Sie strebt bei 
solchen Vermögensgegenständen zwar eine adäquate Veräußerung an (vgl. § 90 Absatz 3 GO NRW), muss aber 
oftmals erleben, dass ein Veräußerungserlös nur unter dem in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert erzielbar ist.  
Die Erträge und Aufwendungen aus solchen gemeindlichen Geschäftsvorfällen muss die Gemeinde unmittelbar 
mit der allgemeinen Rücklage verrechnen (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
Die haushaltsrechtliche Vorschrift benennt dazu den Abgang und die Veräußerung von Vermögensgegenstän-
den, die für die gemeindliche Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden (vgl. § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW) 
sowie Wertveränderungen von gemeindlichen Finanzanlagen. Zu diesen Wertveränderungen sind die Wertminde-
rungen und die Wertaufholungen im Sinne der Vorschrift des § 35 Absatz 5 und 8 GemHVO NRW, aber auch 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen zu zählen. Diese vorgegebenen Verrechnun-
gen sind dem Ablauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr zuzurechnen und daher spätestens im Rahmen 
des gemeindlichen Jahresabschlusses vor der Ermittlung des zulässigen Höchstbetrages der Ausgleichsrücklage 
vorzunehmen. Aus anderen gemeindlichen Geschäftsvorfällen erzielbare Erträge und entstehende Aufwendun-
gen müssen wegen des benannten abgegrenzten gemeindlichen Vermögens nicht in gleicher haushaltswirt-
schaftlicher Verfahrensweise behandelt werden. 
 
 
4.1.2 Zu Nummer 1.2 (Sonderrücklagen):  
 
4.1.2.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonderrücklagen“ sind in der gemeindlichen Bilanz im Bereich „Eigenkapital“ dann Be-
träge für besondere Zwecke anzusetzen, wenn dafür die Bildung von gemeindlichen Sonderrücklagen zugelassen 
worden ist (vgl. § 43 Absatz 4 GemHVO NRW). Der Gemeinde wurde für die Bildung solcher Bilanzposten kein 
Wahlrecht eingeräumt, sondern die Bildung einer Sonderrücklage wurde auf wenige bestimmte Fälle beschränkt. 
Die bestehenden Einschränkungen für die Gemeinde sind wegen des haushaltsrechtlich konkret bestimmten 
bestimmten gemeindlichen Haushaltsausgleichssystems geboten (vgl. § 75 GO NRW).  
 
Die Bildung von besonderen Sonderrücklagen kann in den Ausnahmefällen im Sinne der gemeindlichen Aufga-
benerfüllung sachgerecht sein. Ein solcher Fall liegt z. B. vor, wenn nach den bilanziellen Grundsätzen einzelne 
Vermögensgegenstände in der gemeindlichen Bilanz zu aktivieren sind, deren freie Verwendung für die Gemein-
de aber ausgeschlossen ist. Die durch die Aktivierung solcher Vermögensgegenstände entstehende Eigenkapi-
talmehrung für die Gemeinde muss dann ebenfalls haushaltsmäßig zweckbezogen gebunden werden und darf für 
die Gemeinde nicht frei verfügbar sein.  
 
 
4.1.2.2 Die Sonderrücklage bei fehlender Ertragswirksamkeit der Zuwendung 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonderrücklagen“ hat die Gemeinde, abhängig von den örtlichen Verhältnissen, ggf. 
eine Zuwendungsrücklage anzusetzen. Nach der Vorschrift des § 43 Absatz 4 Satz 1 GemHVO NRW hat die 
Gemeinde erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren 
ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht 
aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Das Land als Zuwen-
dungsgeber hat bisher jedoch noch keine Zuwendungen auf eine reine Finanzierungshilfe beschränkt und daher 
auch noch kein Verbot einer ertragswirksamen Auflösung der gewährten Zuwendungen für Investitionen ausge-
sprochen. Die Vorschrift ist daher bis zum Eintritt eines solchen Falles unbeachtlich, sodass dafür die gemeindli-
che Bilanz keinen Posten aufweisen muss. 
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4.1.2.3 Die Sonderrücklage zur Sicherung der Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonderrücklagen“ kann die Gemeinde, abhängig von den örtlichen Verhältnissen, ggf. 
eine Sonderrücklage zur Sicherung der Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen anzusetzen. Die Vor-
schrift des § 43 Absatz 4 Satz. 2 GemHVO NRW lässt eine solche gemeindliche Sonderrücklage in der Bilanz der 
Gemeinde ausdrücklich zu, um die vom Rat beschlossenen Ersatzbeschaffungen oder die Herstellung von Ver-
mögensgegenständen zu sichern. Bei der Bildung einer Sonderrücklage sollte spätestens von der Gemeinde 
festgelegt werden, bis zu welchem Zeitpunkt die dadurch ausgedrückte Investitionsabsicht fortbestehen und eine 
Separierung durch die Sonderrücklage bestehen soll, z. B. bis zum Ende des Zeitraumes der mittelfristigen Er-
gebnis- und Finanzplanung.  
 
Die Gemeinde kann dann im Rahmen von Jahresabschlüssen ihre im Haushaltsjahr erwirtschafteten Überschüs-
se nach Beschluss des Rates ganz oder teilweise dieser Sonderrücklage zuführen. Dadurch können aus der 
Nutzung von Vermögensgegenständen erwirtschaftete Erträge wieder uneingeschränkt für eine Ersatzbeschaf-
fung eingesetzt werden. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme oder der Verfügbarkeit der beschafften oder herge-
stellten Vermögensgegenstände ist davon auszugehen, dass die in der Sonderrücklage angesammelten Mittel 
dem Zweck entsprechend verwandt worden sind. Die nicht benötigten Mittel sind dann von der Sonderrücklage in 
die allgemeine Rücklage umzuschichten, sofern keine weiteren Investitionen anstehen (vgl. § 43 Absatz 4 Satz 3 
GemHVO NRW). Es ist sachlich geboten, den Gemeinden diese Vorsorge zu ermöglichen, wenn ein örtliches 
Bedürfnis dafür besteht, z. B. wenn eine künftige Ersatzbeschaffung in absehbarer Zeit ansteht.  
 
 
4.1.2.4 Mögliche Ausnahmefälle 
 
4.1.2.4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Durch die Vorschrift des § 43 Absatz 4 Satz 4 GemHVO NRW wird klargestellt, dass die Gemeinde grundsätzlich 
nur sonstige Sonderrücklagen bilden darf, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen worden sind. 
Diese Einschränkung ist wegen des in § 75 GO NRW bestimmten Haushaltsausgleichssystems geboten. Daher 
ist die Bildung von Sonderrücklagen für selbst gewählte Zwecke unzulässig ist. Die Bildung weiterer Sonderrück-
lagen kann dabei auch durch außerhalb der Gemeindeordnung oder der Gemeindehaushaltsverordnung liegende 
rechtliche Regelungen bestimmt werden. Dazu muss dann geregelt sein, wann für bestimmte gemeindliche 
Sachverhalte gesonderte Sonderrücklagen zu bilden sind oder gebildet werden können.  
 
Die Bildung einer Sonderrücklage wird dann als sachgerecht angesehen werden können, wenn nach den gelten-
den Grundsätzen einzelne Vermögensgegenstände in der gemeindlichen Bilanz zu aktivieren sind, deren freie 
Verwendung für die Gemeinde aber gleichzeitig ausgeschlossen ist. Die durch die Aktivierung solcher Vermö-
gensgegenstände entstehende Eigenkapitalmehrung darf deshalb für die Gemeinde auch haushaltsmäßig nicht 
frei verfügbar sein. Dieses wird durch den Ansatz einer entsprechenden Sonderrücklage auf der Passivseite der 
gemeindlichen Bilanz bewirkt, z. B. in dem Fall, wenn die Gemeinde eine rechtlich selbstständige Stiftung errich-
tet hat und diese in ihrer eigenen Bilanz als Vermögensgegenstand zu aktivieren hat.  
 
 
4.1.2.4.2 Die Sonderrücklage wegen der Aktivierung kommunaler Stiftungen 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonderrücklagen“ hat die Gemeinde, abhängig von den örtlichen Verhältnissen, ggf. 
eine Sonderrücklage wegen der Aktivierung kommunaler Stiftungen anzusetzen. Ein solcher besonderer ge-
meindlicher Sachverhalt ist anzunehmen, wenn eine Gemeinde einen Aufgabenbereich in eine rechtlich selbst-
ständige örtliche (kommunale) Stiftung überführt hat. Als eine kommunale Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung 
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nach § 80 BGB anzusehen, die von einer Gemeinde alleine oder zusammen mit Dritten, z. B. weitere Gemeinden, 
errichtet hat und die durch die zuständige Stiftungsaufsichtsbehörde anerkannt wurde. Eine solche Stiftung stellt 
eine ausgegliederte Vermögensmasse der Gemeinde dar.  
 
Das Stiftungsrecht lässt es dabei nicht zu, dass das Stiftungsvermögen wie die anderen Vermögen der Gemeinde 
für allgemeine gemeindliche Zwecke in Anspruch genommen werden kann. Gleichwohl dient das Stiftungsvermö-
gen trotz der Errichtung einer eigenständigen Organisationsform weiterhin der gemeindlichen Aufgabenerfüllung 
und "vermehrt" daher über das Anlagevermögen das Eigenkapital der Gemeinde. Die Nutzungsbeschränkungen 
aus dem Stiftungsgeschäft und Stiftungsrecht sind dabei auf die gemeindliche Aufgabenerfüllung abgestimmt, 
sodass ein Ansatz der kommunalen Stiftungen unter den Finanzanlagen in der gemeindlichen Bilanz geboten ist.  
 
Diese Vorgaben bedingen aber, dass dem zweckbezogenen Vermögenswert auf der Aktivseite der Bilanz eine 
entsprechende Beschränkung auf der Passivseite folgen muss, um dem Stifterwillen der Gemeinde auch wirt-
schaftlich ausreichend zu genügen. Das Stiftungsgesetz enthält für gemeindliche Stiftungen keine entsprechende 
Regelung. Aus dem Sinn und Zweck des Stiftungsrechts kann aber abgeleitet werden, dass die Eigenkapitalmeh-
rung der Gemeinde aus dem Stiftungsgeschäft haushaltsmäßig nicht für allgemeine gemeindliche Haushaltszwe-
cke frei verfügbar ist.  
 
Auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz ist deshalb eine entsprechende Verwendungsbeschränkung vorzu-
nehmen. Im Eigenkapital ist daher eine Sonderrücklage in Höhe des vermögensmäßigen Wertansatzes der recht-
lich selbstständigen Stiftungen der Gemeinde anzusetzen. Diese Bilanzierung ist sachgerecht und vertretbar. Sie 
stärkt den Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung der Gemeinde. Die Bilanzierung zeigt dabei auf, dass sol-
che kommunalen Stiftungen auch in den Gesamtabschluss der Gemeinde nach § 116 GO NRW einzubeziehen 
sind. Außerdem erfordern die für die Bilanzierung zu beachtenden Grundsätze die vorgenommene Auslegung 
des Stiftungsrechts und den daran anknüpfenden Ansatz in der gemeindlichen Bilanz.  
 
 
4.1.3 Zu Nummer 1.3 (Ausgleichsrücklage):  
 
Unter dem Bilanzposten „Ausgleichsrücklage“ ist ein von der allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abge-
trennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahres-
ergebnisses hat, anzusetzen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage darf maximal ein Drittel des zum Abschluss-
stichtag in der Bilanz auszuweisenden Eigenkapitals betragen. Der Ausgleichsrücklage darf von der Gemeinde 
ein im Haushaltsjahr erzielter Jahresüberschuss zugeführt werden. Ein Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 
ist mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen, sofern diese Rücklage einen ausreichenden Bestand aufweist.  
 
Bei der Zuführung von Jahresüberschüssen sowie bei der Verrechnung des Jahresfehlbetrages ist wegen des 
bestehenden Haushaltsausgleichssystems die Vorrangigkeit der Ausgleichsrücklage vor der allgemeinen Rückla-
ge zu beachten. Zur Feststellung des zulässigen Höchstbetrages zu jedem Abschlussstichtag und damit zu mög-
lichen Höhe der Zuführung eines Jahresüberschusses der Gemeinde zur Ausgleichsrücklage sind die nachfol-
gend aufgezeigten Schritte erforderlich (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Ausgleichsrücklage 

 
 

STATUS 

 

ANPASSUNGSSCHRITTE 

 

BEISPIEL  
 

Bestand  
der allgemeinen Rücklage  

des Vorjahres 
 

 
Übernahme der Ansätze der be-
treffenden Bilanzposten aus der 
Bilanz. 

 
Allg. R.: 

47 Mio. Euro 
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Die Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Ausgleichsrücklage 

 
 

STATUS 

 

ANPASSUNGSSCHRITTE 

 

BEISPIEL  
Bestand  

der Ausgleichsrücklage  
des Vorjahres 

 
Eigenkapital 

AusglR.: 
6 Mio. Euro 

 
 

Eigenkapital: 
53 Mio. Euro 

Neuer Bestand 
der allgemeinen Rücklage 

nach Verrechnung 

 
Verrechnung von Erträgen und 
Aufwendungen nach § 43 Absatz 3 
GemHVO NRW 

 
Verrechnung:  

47 Mio. Euro (Bestand) 
- 6 Mio. Euro (Aufwand) 
+ 1 Mio. Euro (Ertrag) 

Allg. R.: 
42 Mio. Euro (Bestand) 

 

Neuer Bestand 
des Eigenkapitals 

 
Summenbildung aus aktualisier-
tem Bestand der allgemeinen 
Rücklage und übernommenen 
Bestand der Ausgleichsrücklage 

 
Allg. R.: 

42 Mio. Euro 
AusglR.: 

6 Mio. Euro 
Eigenkapital: 

48 Mio. Euro 
 

Zulässiger Höchstbetrag 
der Ausgleichsrücklage 

 
Ermittlung des Höchstbetrags als 
ein Drittel des aktualisierten Ei-
genkapitals 
 

 
AusglR.: 

16 Mio. Euro 

Zulässiger Zuführungsbetrag 
zur Ausgleichsrücklage 

 
Ermittlung des Differenzbetrages 
aus dem zulässigen Höchstbetrag 
der Ausgleichsrücklage und dem 
übernommenen Bestand 

 
Zul. Höchstbetrag: 

16 Mio. Euro 
Bestand: 

6 Mio. Euro 
Zul. Zuführung: 

10 Mio. Euro 
 

Möglicher 
Zuführungsbetrag 

 
Vergleich der zulässigen Zufüh-
rung mit dem Jahresüberschuss 
aus der Ergebnisrechnung 

 
Zul. Zuführung: 

10 Mio. Euro 
Jahresüberschuss: 

0,5 Mio. Euro 
 

Tatsächlicher 
Zuführungsbetrag 

 
Jahresüberschuss höchstens in 
Höhe des Differenzbetrages 

 
Zuführung: 

0,5 Mio. Euro 
 

Abbildung 575 „Die Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Ausgleichsrücklage“ 
 
Die Verrechnung von Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage ist hinsichtlich ihres Umfanges vom Bestand 
der Rücklage und der weiteren haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde abhängig. Sie tragen dazu 
bei, dass trotz eines hinnehmbaren Fehlbetrages in der gemeindlichen Ergebnisrechnung künftig eine Überschul-
dung der Gemeinde drohen kann (vgl. § 75 Absatz 7 GO NRW).  
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4.1.4 Zu Nummer 1.4 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag): 
 
4.1.4.1 Der Bilanzposten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ 
 
Unter dem Bilanzposten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ ist das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene 
Jahresergebnis im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag 
anzusetzen. Dem Rat der Gemeinde muss ihm grundsätzlich die Bilanz ohne eine vorherige vollständige oder 
teilweise Verwendung des erzielten Jahresergebnisses vorgelegt werden, denn er hat über die Verwendung des 
Jahresüberschusses oder des Jahresfehlbetrages zu beschließen (vgl. § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). Nach der 
Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat können dann die erforderlichen Umbuchungen des erzielten 
Jahresüberschusses, z. B. in die Ausgleichsrücklage oder in die allgemeine Rücklage vorgenommen werden.  
 
Ein in der gemeindlichen Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresfehlbetrag ist mit der Ausgleichsrücklage ganz 
oder teilweise zu verrechnen, soweit diese einen Bestand aufweist. Andernfalls ist der Jahresfehlbetrag mit der 
allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage ist vorrangig vorzunehmen, 
weil die Gemeinde nach § 75 Absatz 2 GO NRW verpflichtet ist, ihren Haushalt auszugleichen und durch eine 
Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage noch ein fiktiver Ausgleich nach § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW erreicht 
wird. In diesem Zusammenhang muss beachtet werden, dass es bei diesem Bilanzposten jahresbezogen zum 
Ausweis eines Jahresüberschusses oder eines Jahresfehlbetrages kommen kann.  
 
In den Fällen, in denen ein Jahresfehlbetrag auszuweisen ist, sollte der Jahresfehlbetrag mit einem in Klammern 
gesetzten Minuszeichen als Vorzeichen (-) versehen werden. Damit wird die notwendige Transparenz über einen 
im Jahresvergleich unterschiedlichen bilanziellen Ansatz gewährleistet. Diese Vorgehensweise kann auch dann 
eine entsprechende Anwendung finden, wenn in der Bilanz der Gemeinde bereits der Posten „Jahresüber-
schuss/Jahresfehlbetrag“ durch den Bilanzposten „Bilanzgewinn/Bilanzverlust“ ersetzt wurde, weil das gemeindli-
che Jahresergebnis bereits teilweise oder vollständig vor der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses 
verrechnet wurde.  
 
 
4.1.4.2 Der Bilanzposten „Bilanzgewinn/Bilanzverlust“ 
 
Im Rahmen der Bestätigung des Entwurfs des Jahresabschlusses bleibt es dem Bürgermeister unbenommen, 
dem Rat der Gemeinde einen Vorschlag zur Verwendung des in der gemeindlichen Ergebnisrechung ausgewie-
senen Jahresergebnisses zu unterbreiten. Ist örtlich ausreichend sicher, dass der Rat der Gemeinde entspre-
chend einem solchen Vorschlag entscheiden wird, kann das gemeindliche Jahresergebnis bereits teilweise oder 
vollständig verrechnet werden. In diesen Fällen kann in der Bilanz der Gemeinde dann der Posten „Jahresüber-
schuss/Jahresfehlbetrag“ durch den Bilanzposten „Bilanzgewinn/Bilanzverlust“ teilweise oder vollständig ersetzt 
werden. Diese „Fortführung“ der gemeindlichen Bilanz vor der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlus-
ses des Rates der Gemeinde nach § 96 Absatz 1 GO NRW bedarf einer gesonderten Erläuterung im Anhang im 
Jahresabschluss in Bezug auf die Entscheidungshoheit bzw. das Budgetrecht des Rates der Gemeinde. 
 
Bei einer solchen örtlichen Anwendung ist aber zu beachten, dass sich das gemeindliche Haushaltsausgleichs-
system nach § 75 GO NRW unmittelbar auf die Behandlung bzw. Verwendung des erzielten Jahresüberschusses 
oder des festgestellten Jahresfehlbetrages auswirkt. Diese Gegebenheiten haben zur Folge, dass z. B. der Jah-
resüberschuss nicht der allgemeinen Rücklage zugeführt werden darf, wenn die Ausgleichrücklage im entspre-
chenden Umfang aufgefüllt werden kann, weil mit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage der fiktive Haus-
haltsausgleich erreicht werden kann (vgl. § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW). Eine Aufteilung der Zuführung des 
Jahresüberschusses auf die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ist z. B. dann möglich, wenn der 
erzielte Jahresüberschuss den möglichen Auffüllbetrag für die Ausgleichsrücklage übersteigt.  
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4.2 Zu Nummer 2 (Sonderposten):  
 
4.2.0.1 Die bilanzielle Zuordnung 
 
In der gemeindlichen Bilanz müssen die Finanzleistungen Dritter, die durch die Hingabe von Kapital zur Anschaf-
fung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erfolgen und dadurch zur Aufgabenerledigung der Gemein-
de beitragen, gesondert auf der Passivseite angesetzt werden. Diese Bilanzierung ist Ausdruck des von der Ge-
meinde anzuwendenden Bruttoprinzips, denn die von Dritten erhaltenen Finanzmittel dürfen nicht von den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes in Abzug gebracht und 
auch nicht unmittelbar ertragswirksam vereinnahmt werden.  
 
Die Finanzleistungen Dritter für gemeindliche Investitionen sind von der Gemeinde als Sonderposten in ihrer 
Bilanz anzusetzen. Diese Finanzmittel sind betriebswirtschaftlich zum Teil als Fremdkapital und zum Teil als 
Eigenkapital anzusehen, denn die Gemeinde hat im Zeitpunkt des Eingangs solcher Finanzmittel i.d.R. den damit 
verbundenen Verwendungszweck (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen sowie deren 
Gebrauch für die gemeindliche Aufgabenerfüllung) noch nicht erfüllt. Daher besteht bei solchen zweckbezogenen 
Finanzmitteln regelmäßig eine grundsätzliche Rückzahlungspflicht für die Gemeinde innerhalb der festgelegten 
Zweckbindungsfrist. Diese Pflicht besteht regelmäßig unabhängig davon, ob der einzelne Zuwendungsgeber als 
Kapitalgeber davon künftig gegenüber der Gemeinde Gebrauch machen wird.  
 
Für die Gemeinde überwiegt i.d.R. der Eigenkapitalcharakter der erhaltenen Zuwendung immer dann, wenn von-
seiten des Zuwendungsgebers keine ausdrückliche Rückzahlungsverpflichtung für die Gemeinde festgesetzt 
wurde. Sofern vom Zuwendungsgeber eine besondere Zweckbindungsfrist festgelegt wurde, entsteht daraus 
nicht unmittelbar ein Fremdkapitalcharakter für die erhaltenen Finanzleistungen. Erst wenn durch ein Ereignis die 
zweckentsprechende Verwendung der Zuwendungsmittel nicht mehr gegeben ist, erhalten die Zuwendungsmittel 
ab diesem Zeitpunkt einen Fremdkapitalcharakter. Es ist daher insgesamt betrachtet sachgerecht, dass die Ge-
meinde die erhaltenen Finanzmittel solange in der gemeindlichen Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den 
Rückstellungen ansetzt, wie der damit finanzierte gemeindliche Vermögensgegenstand zu aktivieren ist. 
 
Der Ansatz von Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz trägt daher dazu bei, dass die vielfältigen Beteiligun-
gen Dritter an der Finanzierung von gemeindlichen Vermögensgegenständen durch investive Zuwendungen, 
Beiträge, Gebühren sowie sonstige investiv ausgerichtete Leistungen sichtbar und nachvollziehbar gemacht wer-
den kann. Mit der Passivierung der Finanzleistungen Dritter in der gemeindlichen Bilanz werden diese wirtschaft-
lich auf die Jahre verteilt, in denen der damit finanzierte abnutzbare Vermögensgegenstand durch die Gemeinde 
genutzt wird. Die Bilanz im gemeindlichen Jahresabschluss kann dadurch ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde nachvollziehbar vermitteln.  
  
 
4.2.0.2 Die bilanziellen Wertansätze 
 
Mit der durch die Sonderposten möglichen Verteilung auf die Nutzungsjahre wird zudem bezweckt, dass die Ge-
nerationen, die den Vermögensgegenstand nutzen, nicht in voller Höhe mit den entstehenden Abschreibungen 
belastet werden. Bei nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen, z. B. gemeindliche Grundstücke, bleibt der aus 
der erhaltenen Finanzleistung Dritter gebildete und in der gemeindlichen Bilanz angesetzte Sonderposten unver-
ändert, solange die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des betreffenden Vermögensgegenstandes ist, sodass 
keine ertragswirksame Auflösung des angesetzten Sonderpostens erfolgen darf.  
 
Die Festlegung eines Zuwendungsgebers gegenüber der Gemeinde, die Finanzmittel (Zuwendung) für gemeindli-
che Investitionen zu verwenden, hat zur Folge, dass in der gemeindlichen Bilanz entsprechende Sonderposten 
bezogen, auf die angeschafften oder hergestellten, zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände, zu bilden 
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sind. Es ist deshalb für die Gemeinde nicht zulässig, eine erhaltene Investitionszuwendung als allgemeinen haus-
haltsmäßigen Zuschuss behandeln und unmittelbar dem gemeindlichen Eigenkapital zuführen. Die Zwecksetzung 
von Investitionszuwendungen verpflichtet vielmehr die Gemeinde, die von ihr zu bilanzierenden Sonderposten im 
Zusammenhang mit dem damit finanzierten Vermögensgegenstand und höchstens in Höhe der dafür verwende-
ten Zuwendung in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen.  
 
Der Ansatz eines Sonderpostens in der gemeindlichen Bilanz darf zudem nicht den Wertansatz des ihnen zuge-
ordneten Vermögensgegenstandes übersteigen, auch dann nicht, wenn sich der Wert dieses Vermögensgegen-
standes, z. B. durch eine außerplanmäßige Abschreibung, vermindert. Der angesetzte Sonderposten ist dann 
entsprechend bilanziell anzupassen bzw. ertragswirksam aufzulösen. Eine Saldierung der Auflösungsbeträge mit 
den Abschreibungsbeträgen ist dabei nicht zulässig, denn Passivposten der gemeindlichen Bilanz dürfen nicht mit 
den Aktivposten verrechnet werden (vgl. § 41 Absatz 2 GemHVO NRW). Bei planmäßigen Abschreibungen ist 
der angesetzte Sonderposten entsprechend den vorgenommenen Abschreibungen des ihm zugeordneten ab-
nutzbaren Vermögensgegenstandes aufzulösen. Dadurch werden die durch die Abschreibungen entstehenden 
haushaltswirtschaftlichen Belastungen der Gemeinde vermindert. Bei der Veräußerung (Abgang) eines Vermö-
gensgegenstandes sind die aus der Auflösung von Sonderposten entstehenden gemeindlichen Erträge unmittel-
bar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW). 
 
Die Gemeinde hat erhaltene investive Finanzmittel von Dritten in ihrer Bilanz als erhaltene Anzahlungen unter 
den Verbindlichkeiten anzusetzen, solange sie mit diesen Finanzmitteln noch keine aktivierungsfähigen Vermö-
gensgegenstände ganz oder teilweise angeschafft hat. In diesen Fällen ist ein Ansatz der erhaltenen Finanzmittel 
in der gemeindlichen Bilanz unmittelbar im Bereich „Sonderposten“ nicht zulässig. Erst wenn zum späteren Zeit-
punkt die Vermögensgegenstände durch die Gemeinde entsprechend der Zweckvorgabe der erhaltenen Finanz-
mittel angeschafft oder hergestellt wurden, sind die entsprechenden Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz 
durch Umschichtung aus dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ zu bilden. Diese Vorgehensweise sollte im 
Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss angegeben und näher erläutert werden.  
 
Vielfach erhalten die Gemeinden von Dritten aber nicht nur Geldleistungen, sondern auch Sachleistungen. Auch 
für derartige Leistungen sind, wenn diese zu einem aktivierbaren Vermögensgegenstand in der gemeindlichen 
Bilanz führen, entsprechende Sonderposten in Höhe des damit verbundenen Geldwertes zu passivieren. Dies 
steht mit der Vorschrift des § 43 Absatz 5 GO NRW in Einklang, denn die Begriffe „Zuwendungen“ (als Leistun-
gen Dritter) und „Investitionen“ (als vermögenswirksame Tätigkeit) werden dort als Sammelbegriffe benutzt.  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Sonderposten der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium 
bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 23 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO i.V.m. 
den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300).  
 
 
4.2.0.3 Der Ausschluss ertragswirksamer Auflösung 
 
In Einzelfällen kann durch den Zuwendungsgeber eine ertragswirksame Verwendung erhaltener Finanzleistungen 
durch die Gemeinde ausgeschlossen worden sein. In diesen Fällen darf die Gemeinde keinen Sonderposten in 
ihrer Bilanz passivieren, sondern hat stattdessen eine Sonderrücklage in ihrer gemeindlichen Bilanz anzusetzen. 
Das Land als Zuwendungsgeber investiver Zuwendungen hat die Ertragswirksamkeit seiner den Gemeinden 
gewährten Finanzleistungen bisher nicht ausgeschlossen, sodass die Gemeinde für die vom Land gewährten 
Zuwendungen regelmäßig auch einen Sonderposten in ihrer Bilanz zu passivieren hat, wenn der damit finanzierte 
Vermögensgegenstand aktiviert wurde. 
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4.2.0.4 Der Sonderpostenspiegel 
 
Auf der Basis des NKF-Kontenrahmens und der verbindlichen Bilanzgliederung kann sich die Gemeinde durch 
einen Sonderpostenspiegel einen detaillierten Überblick über den Stand und die Veränderungen der Sonderpos-
ten zum Abschlussstichtag verschaffen. Dadurch wird eine bessere Nachvollziehbarkeit der Planung der Veran-
schlagung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten sowie der Zusammenhänge zwischen die-
sen Haushaltspositionen erreicht. Der Sonderpostenspiegel dient u.a. auch dazu, für jeden Kapitalposten, unter 
dem Beträge zusammengefasst sind, die auf unterschiedliche Zeiträume aufzuteilen sind, für jeden Zeitraum den 
zutreffenden Betrag anzugeben. Er trägt erheblich zur Übersichtlichkeit der in der gemeindlichen Bilanz angesetz-
ten Sonderposten bei.  
 
Ein solcher Sonderpostenspiegel kann aus örtlichen Erwägungen heraus dem Anhang beigefügt werden, denn er 
macht die Wertansätze der Sonderposten transparent und nachvollziehbar. Die Gemeinde kann das Schema des 
Sonderpostenspiegels auf ihre Bedürfnisse übertragen und ausgestalten (vgl. § 43 Absatz 5 GemHVO NRW). Sie 
kann zu ihren Sonderposten auch weitere Zusatzinformationen geben, z. B. dadurch, dass die gemeindlichen 
Sonderposten auch danach gegliedert werden, ob einem abnutzbaren oder einem nicht abnutzbaren Vermö-
gensgegenstand der Gemeinde zugeordnet worden sind. Soweit die Gemeinde dem Anhang keinen Sonderpos-
tenspiegel beifügt, sollten im Anhang mindestens die Restlaufzeiten zu den wesentlichen Sonderposten angege-
ben werden. Dazu bietet es sich an, die Angaben nach langfristigen und kurzfristigen Sonderposten zu gliedern.  
 
 
4.2.1 Zu Nummer 2.1 (Sonderposten für erhaltene investive Zuwendungen): 
 
4.2.1.1 Die Passivierung erhaltener Zuwendungen 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für Zuwendungen“ sind die von Dritten der Gemeinde gewährten investi-
ven Zuwendungen anzusetzen. Diese Zuwendungen stellen für die Gemeinde zusätzliche Finanzierungsmittel für 
die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen dar. Diese Finanzmittel sind von der Gemeinde 
jedoch nicht unmittelbar als Kapitalbeitrag (Fremdkapital/Eigenkapital) in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, 
sondern unter den Sonderposten anzusetzen, weil sie Ergebnisbeiträge bilden, die jährlich die Abschreibungen 
für die damit finanzierten Vermögensgegenstände mindern. Eine sofortige vollständige ergebniswirksame Verein-
nahmung kommt daher nicht in Betracht.  
 
Die Gemeinde hat deshalb die erhaltenen Zuwendungen als Sonderposten zu passivieren, die ihr für investive 
Maßnahmen gewährt werden und dafür verwendet werden müssen (vgl. § 43 Absatz 5 GemHVO NRW). Bei der 
Passierung von erhaltenen Zuwendungen kommt es nicht darauf an, ob die investiven Zuwendungen projektbe-
zogen oder pauschal gewährt werden. Es muss sich dabei aber um nicht rückzahlbare Zuwendungen handeln. 
Auch für erhaltene Zuwendungen für den Erwerb von nicht abnutzbaren Anlagevermögen, z.B. unbebaute 
Grundstücke, sind in der gemeindlichen Bilanz entsprechende Sonderposten zu bilden. Derartige Sonderposten 
bleiben in der gemeindlichen Bilanz so lange unverändert, wie die Gemeinde über den betreffenden Vermögens-
gegenstand verfügt.  
 
Für die Passivierung der erhaltenen investiven Zuwendungen stellt der vom Zuwendungsgeber festgelegte „in-
vestive“ Verwendungszweck die Verbindung zu den damit finanzierten Vermögensgegenständen her. Erst nach 
zweckentsprechender Verwendung der erhaltenen Zuwendung erhält dieses Kapital den für den Ansatz als Son-
derposten in der Bilanz notwendigen Eigenkapitalcharakter. Die Bilanzierung von erhaltenen Zuwendungen als 
Sonderposten in der Bilanz hat daher immer im Gleichklang mit der Aktivierung des betreffenden Vermögensge-
genstandes zu erfolgen. Wenn aber rückzahlbare Zuwendungen als Darlehen gewährt werden, die für die Ge-
meinde eine Verpflichtung zur Rückzahlung beinhalten, stellen diese Zuwendungen für die Gemeinde immer 
Verbindlichkeiten dar und sind entsprechend in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen.  
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4.2.1.2 Die pauschal erhaltenen investiven Zuwendungen 
 
Die bilanzielle Behandlung von erhaltenen investiven Zuwendungen ist unabhängig davon vorzunehmen, ob sie 
der Gemeinde im Rahmen der Förderung eines einzelnen Projektes oder global im Rahmen einer pauschalen 
Förderung gewährt werden. Bei einer pauschalen Förderung kann einerseits vom Zuwendungsgeber die Höhe 
der Zuwendung nach allgemeinen (pauschalierten) Kriterien ermittelt werden und/oder der Zuwendungsempfän-
ger kann eigenverantwortlich Projekte unter Beachtung der Zwecksetzung festlegen und muss daher auch bei 
einer solchen Förderung die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung verantworten.  
 
Durch die vom Land eingeführte, pauschalierte Förderung kommunaler Aufgabenbereiche im jährlichen Haus-
haltsgesetz des Landes findet diese Vorgehensweise immer mehr Verbreitung. Zur pauschalen Förderung sind 
insbesondere die durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) festgelegte allgemeine Investitionspauschale, 
die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale zu zählen. Mit der vom Land gewährten Feuer-
schutzpauschale ist dagegen eine fachbezogene Förderung der fachlichen Aufgabe „Feuerschutz und Hilfeleis-
tung“ vorgesehen.  
 
Beim Erhalt von Investitionspauschalen des Landes ist von der Gemeinde zu beachten, dass die Investitionspau-
schalen dazu dienen, die Investitionstätigkeit der Gemeinde für die Erfüllung ihrer Aufgaben sowie die Finanzie-
rung der dazu notwendigen Vermögensgegenstände zu unterstützen und trotz einer fachlichen Nähe als allge-
meine Haushaltsmittel vom Land gewährt werden, sodass diese Pauschalmittel i.d.R. im Produktbereich „Allge-
meine Finanzwirtschaft“ zu erfassen sind. Neben der allgemein gehaltenen Zielsetzung gibt das Land als Zuwen-
dungsgeber regelmäßig vor, dass das gesamte Investitionsvolumen die Höhe der Zuweisung übersteigen muss, 
um dem Subsidiaritätsgebot in § 23 LHO Genüge zu tun, soweit nicht gesetzlich eine Verwendung der zur Verfü-
gung gestellten Haushaltsmittel für Zwecke zugelassen wurde, die der laufenden Verwaltungstätigkeit der Ge-
meinde zuzurechnen sind.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der zuwendungsrechtlich verwendete Begriff „Investition“ bereits 
eine haushaltsmäßig zu beachtende Vorgabe für die Gemeinde darstellt und die Verwendungsmöglichkeiten der 
vom Land erhaltenen Finanzmittel eingrenzt. Die Gemeinden dürfen deshalb solche erhaltenen Zuwendungsmit-
tel nur für die Anschaffung oder Herstellung von gemeindlichen Vermögensgegenständen verwenden und nicht 
für den ggf. notwendigen Erhaltungsaufwand bei ihren Vermögensgegenständen einsetzen. Ggf. ist aber vom 
Land als Zuwendungsgeber zugelassen worden, dass Investitionspauschalen für bestimmte Aufwendungen ein-
gesetzt werden können, z.B. für Instandsetzungen, Miete und Leasing. 
 
Die Gemeinde hat zudem aufgrund und nach der zweckentsprechenden Verwendung der erhaltenen investiven 
Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen entsprechende Sonderposten 
in ihrer gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Eine Besonderheit besteht bei einem mehrjährigen Vorgang der An-
schaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes durch die Gemeinde. In diesem Falle können die 
erhaltenen Investitionspauschalen regelmäßig unter Einhaltung der Zuwendungsvorgaben aus mehreren Jahren 
für die Anschaffung oder Herstellung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes genutzt werden, wenn diese 
dafür angesammelt wurden.  
 
In diesen Fällen wird davon ausgegangen, dass in dieser Zeit die Anschaffung oder Herstellung des betreffenden 
Vermögensgegenstandes als noch nicht abgeschlossen zu bewerten ist. Erst nach der Zurechnung der Zuwen-
dung zur Finanzierung eines bestimmten Vermögensgegenstandes und nach seiner Aktivierung ist der notwendi-
ge Sonderposten zu bilden. Zuvor soll die Ansammlung der investiven Zuwendungen in der gemeindlichen Bilanz 
unter dem besonderen Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ bilanziert werden. 
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4.2.1.3 Rechnungsabgrenzung und Sonderposten 
 
Die Gemeinde erhält vielfach investive Zuwendungen, um diese an Dritte zur Erfüllung kommunaler Aufgaben 
weiter zu leiten (vgl. § 43 Absatz 2 GemHVO NRW). Sie darf in diesen Fällen für die erhaltene investive Zuwen-
dung dann einen Sonderposten in ihrer gemeindlichen Bilanz anzusetzen, wenn sie den vom Zuwendungsemp-
fänger angeschafften Vermögensgegenstand oder wegen einer Gegenleistungsverpflichtung einen Rechnungs-
abgrenzungsposten aktivieren darf. Diese Bilanzierung ist jedoch davon abhängig, wie der gemeindliche Zuwen-
dungsbescheid an den Dritten oder die mit ihm geschlossene Vereinbarung ausgestaltet ist. Daraus folgt, dass 
die Gemeinde den gebildeten Sonderposten entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzu-
lösen hat (vgl. § 42 Absatz 1 GemHVO NRW). 
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde eine erhaltene Zuwendung zulässigerweise an einen Dritten zur Erfüllung 
kommunaler Aufgaben nur weiterleitet, liegt kein Sachverhalt für die Passivierung eines Sonderpostens in der 
gemeindlichen Bilanz vor. Gleichwohl kann sie im Rahmen der Zuwendungsgewährung eine längere zeitliche 
Bindung mit dem Zuwendungsempfänger durch eine Gegenleistungsverpflichtung eingehen. Liegt dieser Fall bei 
der Gemeinde vor, kann bei einer solchen Zuwendungsgewährung unterstellt werden, dass sowohl aktivisch und 
auch passivisch bei der zeitlich gebundenen Finanzierung ein haushaltsmäßiger Vorrang vor einer einmaligen 
aufwandswirksamen Zuwendung besteht. In diesen Fällen darf die Gemeinde, auch nicht ersatzweise, einen 
Sonderposten in ihrer Bilanz ansetzen.  
 
Von der Gemeinde ist vielmehr wegen der erhaltenen Zuwendung (Einnahme) eine Periodenabgrenzung über die 
Rechnungsabgrenzungsposten als Bilanzkorrekturposten vorzunehmen und entsprechend zu bilanzieren. In der 
gemeindlichen Bilanz wird in solchen Fällen der Zuwendungsgewährung für die erhaltene Zuwendung ein passi-
ver Rechnungsabgrenzungsposten und für die geleistete Zuwendung ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 
angesetzt. Beide Rechnungsabgrenzungsposten in der gemeindlichen Bilanz sind in gleicher Art und Weise zu 
bilden und aufzulösen. Durch diese beiden Bilanzkorrekturposten wird die notwendige Periodenabgrenzung bei 
dieser öffentlich-rechtlichen Finanzierungsform sichergestellt.  
 
 
4.2.1.4 Keine Sonderposten bei Zuwendungsverwendung für laufende Zwecke 
 
Die Gemeinde hat bei erhaltenen investiven Zuwendungen zu prüfen, ob diese nur für investive Maßnahmen zu 
verwenden sind oder ggf. auch (teilweise) für Maßnahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit eingesetzt werden 
dürfen. Bei einer erhaltenen investiven Zuwendung, die auch für laufende Zwecke eingesetzt werden darf, soll 
i.d.R. der Charakter dieser Zuwendung haushaltsmäßig erhalten bleiben. Dieser Zweck dürfte dann jedenfalls 
gegeben sein, wenn die investive Zuwendung von der Gemeinde überwiegend für investive Zwecke eingesetzt 
bzw. verwendet wird, soweit der Zuwendungsgeber keine eigene Abgrenzung vorgegeben hat.  
 
Diese Gegebenheiten führen dazu, dass für eine investive Zuwendung, die für Maßnahmen der laufenden Ver-
waltungstätigkeit der Gemeinde verwendet worden ist, z. B. die Schulpauschale/Bildungspauschale, für die ent-
sprechenden Anteile keine Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden dürfen, weil in diesem 
Umfang kein investiver Charakter der investiven Zuwendung mehr besteht. Der entsprechende Betrag stellt viel-
mehr einen unmittelbaren Ertrag dar, der in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen ist. 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die tatsächliche Verwendung der investiven Zuwendung für 
laufende Zwecke nicht zu einer anderen haushaltswirtschaftlichen Zuordnung (Klassifizierung) der erhaltenen 
Finanzmittel (Einzahlungen) in der gemeindlichen Finanzrechnung führt. Die entsprechenden Anteile der erhalte-
nen investiven Zuwendung werden durch ihre Verwendung für laufende Zwecke nicht zu Einzahlungen, die in der 
gemeindlichen Finanzrechnung im Bereich „Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ zu erfassen sind, 
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denn der Gemeinde wird mit der investiven Zuwendung i.d.R. nicht gleichzeitig auch eine Zuwendung für ihre 
laufenden Zwecke gewährt.  
 
Im Sinne des vom Zuwendungsgeber vorgegebenen Charakters der gewährten Zuwendung müssen deshalb die 
erhaltenen Finanzmittel von der Gemeinde auch als investive Einzahlung nachgewiesen werden. Unter Berück-
sichtigung des Haushaltsgrundsatzes „Klarheit und Wahrheit“ sollten in solchen Fällen der nicht investiven (teil-
weisen) Verwendung der erhaltenen investiven Zuwendung entsprechende Angaben zur gemeindlichen Finanz-
rechnung gemacht werden, um die notwendige Transparenz über die Verwendung der erhaltenen investiven 
Zuwendungen als gemeindliche Finanzmittel zu schaffen.  
  
 
4.2.2 Zu Nummer 2.2 (Sonderposten für Beiträge): 
 
4.2.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Bei Investitionen der Gemeinde im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung werden von der Gemeinde regelmäßig Bei-
träge nach den §§ 8, 9 und 11 des Kommunalabgabengesetzes oder nach § 127 des Baugesetzbuches von den 
jeweils Beitragspflichtigen erhoben, z. B. für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung von öffentlichen Ein-
richtungen oder Anlagen oder von Erschließungsanlagen. Die Beiträge werden z.B. von den Grundstücksei-
gentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der 
gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden.  
 
Aus abgabenrechtlicher Sicht stellen die von der Gemeinde erhobenen Beiträge einmalige Finanzleistungen 
Dritter für gemeindliche Investitionsmaßnahmen dar. Die Beiträge sind daher von der Gemeinde bilanzmäßig 
zu erfassen und entsprechend der Nutzungszeit der damit finanzierten Vermögensgegenstände über den 
Sonderposten für Beiträge zu verteilen, der dazu jährlich anteilsmäßig ertragswirksam aufzulösen ist. Die 
Gemeinde hat deshalb für die von Dritten erhaltenen Beiträge in der gemeindlichen Bilanz entsprechende 
Sonderposten anzusetzen. 
 
 
4.2.2.2 Die Bilanzierung erhobener Beiträge 
 
Die Bildung von Sonderposten für Beiträge durch die Gemeinde erfordert einerseits, dass zum Abschlussstichtag 
die gemeindliche Investitionsmaßnahme beendet sein muss und der angeschaffte oder hergestellte Vermögens-
gegenstand aktiviert ist, d.h. der gemeindliche Vermögensgegenstand mindestens betriebsbereit ist. Andererseits 
ist es auch erforderlich, dass die Gemeinde gegenüber den von der Investitionsmaßnahme betroffenen Beitrags-
zahlern einen Heranziehungsbescheid erlassen hat. Diese Gegebenheit setzt voraus, dass die Herstellungsent-
scheidung für gemeindliche beitragsfähige Vermögensgegenstände auch von der Gemeinde und nicht von einem 
Dritten getroffen wird. Die örtlich vorgenommene Aktivierungsfestlegung für den gemeindlichen Vermögensge-
genstand ist auch für die Bestimmung des zuzuordnenden Sonderpostens ausschlaggebend und bei der Erfas-
sung der Beiträge aus den Heranziehungsbescheiden und deren Bilanzierung zu beachten. 
 
Bei den gemeindlichen Investitionsmaßnahmen, bei denen vor der endgültigen Abrechnung bereits Abschläge auf 
der Grundlage eines Vorbescheides von der Gemeinde erhoben werden sollen, muss die Gemeinde sich hinsicht-
lich der Herbeiführung einer ordnungsgemäßen Abrechnung der durchgeführten bzw. erfolgten Investitionsmaß-
nahmen selbst binden. Sie muss in diesen Fällen einen jahresbezogenen Zeitraum festlegen, in dem ein tatsäch-
licher Abschluss der Investitionsmaßnahme herbeigeführt bzw. nachgeholt wird. In solchen Fällen kann davon 
ausgegangen werden, dass die Gemeinde die erhaltenen Beiträge zweckentsprechend für die vorgesehene In-
vestitionsmaßnahme verwendet hat. Es ist deshalb vertretbar, bereits vor der endgültigen Abrechnung der Inves-
titionsmaßnahme einen Sonderposten für Beiträge auf der Grundlage des Vorbescheides zur Beitragsheranzie-
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hung auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz anzusetzen und den Wertansatz anhand der tatsächlich fest-
gesetzten Beiträge zu bemessen.  
 
Aus diesen Gegebenheiten folgt, dass die Gemeinde bei der Aktivierung eines neuen gemeindlichen Vermögens-
gegenstandes dann keine Sonderposten für Beiträge in ihrer Bilanz ansetzen darf, wenn noch keine endgültige 
Abrechnung für eine beitragsfähige Investitionsmaßnahme der Gemeinde vorliegt und sie auch keine Abschläge 
auf rechtlich zulässige Beiträge durch einen Bescheid festgesetzt bzw. erhoben hat. Es sollte zudem von der 
Gemeinde möglichst vermieden werden, dass ein nicht mehr vertretbarer Zeitraum zwischen der Fertigstellung 
einer beitragsfähigen Investitionsmaßnahme der Gemeinde und der Abrechnung dieser Maßnahme bzw. dem 
Erlass eines Heranziehungsbescheides für Beiträge entsteht. 
 
 
4.2.3 Zu Nummer 2.3 (Sonderposten für den Gebührenausgleich) 
 
4.2.3.1 Die sachbezogene Abgrenzung 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für den Gebührenausgleich“ sind bei einer engen Auslegung nur die 
haushaltsmäßigen Überdeckungen aus einzelnen gemeindlichen Aufgabenbereichen anzusetzen, die aufgrund 
einer Gebührenkalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz entstanden und entsprechend dieser rechtlichen 
Grundlage gegenüber den Gebührenzahlern wieder auszugleichen sind. Es bedarf jedoch einer erweiterten Aus-
legung, weil auch in anderen fachlichen Aufgabenbereichen der gemeindlichen Verwaltung besondere allgemeine 
Ausgleichsverpflichtungen bzw. gebührenähnliche Ausgleichsverpflichtungen gegenüber den zuvor Herangezo-
genen bestehen können.  
 
Unter dem Sonderposten sollen daher allgemeine Ausgleichsverpflichtungen der Gemeinde angesetzt werden, 
die dem abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind und noch nicht durch einen Leistungsbe-
scheid konkret umgesetzt wurden, auch wenn die Verpflichtungen haushaltsmäßig der laufenden Verwaltungstä-
tigkeit der Gemeinde zuzuordnen sind. Die Ausgleichsansprüche der Gemeinde sind dagegen im Anhang im 
Jahresabschluss anzugeben, sofern nicht die Gemeinde durch einen Leistungsbescheid ihre Ansprüche konkreti-
siert und geltend gemacht hat, sodass die Gemeinde in entsprechenden Umfang eine Forderung bilanzieren 
kann. Auf die Form der Erfüllung der Verpflichtung bzw. des Austausches zwischen der Gemeinde und dem be-
troffenen Dritten kommt es dabei nicht an, z. B. Aufrechnung, Verrechnung oder Erstattung.  
 
Für die Bilanzierung bietet sich deshalb ggf. eine unmittelbare Untergliederung des Bilanzpostens oder „Davon-
Vermerke“ an. Diese Differenzierung ist von der örtlichen Bedeutung des jeweils betroffenen Aufgabenbereiches 
abhängig. Es ist aber grundsätzlich ausreichend, differenzierte Angaben zur Zusammensetzung dieses Sonder-
postens im Anhang im Jahresabschluss zu machen. Dazu gehört z. B. dass in den Fällen, in denen der Wertan-
satz aus mehreren Überdeckungen gebildet wurde, der Anhang die damit zusammenhängenden Einzelangaben 
aus den örtlichen Gebührenkalkulationen enthalten soll. 
 
 
4.2.3.2 Die Überdeckung in Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für den Gebührenausgleich“ ist die haushaltsmäßige Überdeckung aus 
Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation anzusetzen. Dabei bietet es sich ggf. eine unmittelbare Untergliede-
rung des Bilanzpostens oder „Davon-Vermerke“ an, wenn bei der Gemeinde nur wenige Aufgabenbereiche be-
troffen sind oder ein gesonderter Ansatz wegen der Bedeutung eines Aufgabenbereiches, z. B. Abfallwirtschaft, 
geboten ist. Soweit der Wertansatz bei diesem Bilanzposten aus mehreren Überdeckungen gebildet wurde, sollte 
der Anhang die damit zusammenhängenden Einzelangaben aus den örtlichen Gebührenkalkulationen enthalten. 
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Die Gemeinde ist nach § 6 Absatz 3 KAG NRW verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am 
Ende eines Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder 
auszugleichen. Diese Sachlage bedeutet, die Kostenüberdeckung in die nächste Gebührenkalkulation einzustel-
len ist, denn die Gemeinde darf über die von den Gebührenzahlern zu viel erhaltenen Beträge nicht frei verfügen, 
sondern muss diese wieder den Gebührenzahlern zugutekommen lassen. Im produktorientierten Teilplan des 
betreffenden gemeindlichen Aufgabenbereiches muss deshalb bei einem positiven Ergebnis (Saldo größer als 
Null) in der betreffenden Teilergebnisrechnung gesichert werden, dass dieser „Überschuss“ wieder zweckent-
sprechend dem „gebührenrechtlichen“ Aufgabenbereich der Gemeinde zur Verfügung steht.  
 
Diese Sachlage soll durch die Bildung eines „Sonderpostens für den Gebührenausgleich“ für den erzielten „Über-
schuss“ auf der Passivseite der Bilanz gewährleistet werden. Das Ergebnis der betreffenden Teilergebnisrech-
nung muss dabei nicht zwingend mit der Gebührenkalkulation bzw. dem Ergebnis des „Gebührenhaushalts“ 
übereinstimmen, denn es bestehen Unterschiede zwischen diesen beiden Teilen, z.B. wegen kalkulatorischer und 
bilanzieller Abschreibung oder kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen. Erst wenn in der betreffen-
den Teilergebnisrechnung zusätzlich eine Überleitung des haushaltsmäßigen Ergebnisses zum Saldo der Gebüh-
renkalkulation enthalten ist, können diese Unterschiede auch im Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisrech-
nung transparent gemacht werden. Diese ergänzende Darstellung verändert jedoch nicht die haushaltsmäßige 
Bildung des o.a. Sonderpostens und den Betrag der Zuführung.  
 
 
4.2.3.3 Die Unterdeckung in Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation 
 
Die Gemeinde soll nach § 6 Absatz 3 KAG NRW eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines 
Kalkulationszeitraumes entstandene Kostenunterdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder ausgleichen. 
Eine solche Kostenunterdeckung in der Gebührenkalkulation muss nicht zwingend auch eine haushaltsmäßige 
Unterdeckung in der betreffenden Teilergebnisrechnung sein. In den Fällen, in denen eine solche Unterdeckung 
in der betreffenden Teilergebnisrechnung besteht, dürfte i.d.R. auch eine Kostenunterdeckung in der Gebühren-
kalkulation bestehen. Der Bilanzierung einer haushaltsmäßigen Unterdeckung steht das Realisationsprinzip wie 
auch das Imparitätsprinzip entgegen, denn ein Ertrag kann nicht als realisiert angesehen werden, wenn die Ge-
meinde die Leistung dafür noch nicht erbracht hat (vgl. § 32 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO NRW).  
 
Eine entstandene haushaltsmäßige Unterdeckung in der betreffenden Teilergebnisrechnung eines Aufgabenbe-
reiches mit Gebührenkalkulation ist deshalb im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses im Anhang anzu-
geben und zu erläutern. Dabei ist auch der Umfang einer entstandenen Kostenunterdeckung in der Gebührenkal-
kulation anzugeben. Diese Angabepflicht besteht unabhängig davon, ob und in welchem Umfang die Unterde-
ckung tatsächlich in zulässiger Weise unter Beachtung der Vorschriften des KAG NRW ausgeglichen werden soll. 
In den Fällen, in denen eine ausgeglichene Teilergebnisrechnung eines Aufgabenbereiches mit Gebührenkalkula-
tion besteht, gleichwohl aber eine Kostenunterdeckung in der Gebührenkalkulation vorliegt, kann dazu freiwillig 
eine entsprechende Angabe im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss gemacht werden, wenn sie von Be-
deutung ist und eine wichtige Angabe im Sinne des § 44 Absatz 2 GemHVO NRW darstellt. 
 
 
4.2.4 Zu Nummer 2.4 (Sonstige Sonderposten): 
 
4.2.4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen, die der 
Gemeinde von Dritten gewährt worden sind, anzusetzen, soweit dabei die Voraussetzungen für die Bildung eines 
Sonderpostens vorliegen. Zu solchen Leistungen sind z. B. Schenkungen in Form von Geld- oder Sachleistungen 
sowie rechtlich unselbstständige Stiftungen zu zählen, weil die Gemeinde rechtlicher und wirtschaftlicher Eigen-
tümer der übergebenen Vermögenswerte wird. Auch können im Einzelfall die freiwilligen Arbeits- und Dienstleis-
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tungen von Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde zum Ansatz eines Sonderpostens in der gemeindlichen 
Bilanz führen, wenn diese für aktivierungsfähige Vermögensgegenstände erbracht wurden.  
 
Dieser Bilanzposten der gemeindlichen Bilanz sollte jedoch dann nicht als ausschließlicher Sammelposten in der 
gemeindlichen Bilanz enthalten sein, wenn dessen Volumen das Volumen der anderen spezielleren Bilanzposten 
übersteigt. Bieten sich in einem solchen Fall keine zusätzlichen Posten oder „Davon-Vermerke“ in der gemeindli-
chen Bilanz an, muss mindestens durch gesonderte Erläuterungen im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss 
die notwendige Transparenz über die zusammengefasste Finanzierung der Gemeinde gewährleistet werden.  
 
 
4.2.4.2 Sonderposten und unentgeltlicher Erwerb (Schenkungen)  
 
4.2.4.2.1 Die Passivierung bei Geldleistungen Dritter 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ sind bei erhaltenen Geldleistungen von Dritten entsprechend 
dem gezahlten Betrag die notwendigen Ansätze zu bilden, wenn der Gemeinde diese Geldbeträge als Schenkun-
gen erhalten und für investive Zwecke verwendet hat. Solche Schenkungen stellen einen Vermögensübergang 
auf die Gemeinde dar (vgl. § 516 BGB). In den Fällen, in denen diese unentgeltlich für die Gemeinde erfolgen, 
sind diese Finanzleistungen als Zuwendungen Dritter an die Gemeinde zu betrachten. Deshalb sollen erhaltene 
Schenkungen von der Gemeinde bilanziell wie erhaltene Zuwendungen behandelt werden.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, ob eine Schenkung unter Auflagen erfolgt ist, die von der Ge-
meinde zu erfüllen sind. Zu solchen Schenkungen sind die Spenden zu zählen, die freiwillig an die Gemeinde, 
aber oftmals unter einer besonderen Zweckbestimmung, geleistet werden. Beinhaltet die Schenkung z. B. die 
Auflage, diese an Dritte ohne besondere Bedingungen für die Gemeinde weiterzuleiten, handelt es sich um eine 
durchlaufende Spende. Die Gemeinde wird dabei lediglich in den Schenkungsvorgang einbezogen, um die Zah-
lungsabwicklung vorzunehmen und ggf. eine steuerrechtliche Spendenbescheinigung auszustellen.  
 
 
4.2.4.2.2 Die Passivierung bei Sachleistungen Dritter 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ sind bei erhaltenen vermögenswirksamen Sachleistungen von 
Dritten entsprechende Wertansätze zu bilden, wenn die Gemeinde diese unentgeltlich, z. B. als Schenkung, er-
halten und die erhaltenen Sachleistungen von der Gemeinde im Anlagevermögen der gemeindlichen Bilanz akti-
viert und nicht sofort ertragswirksam vereinnahmt werden. Der Gemeinde sind für die Vermögensgegenstände 
zwar keine Anschaffungskosten entstanden, gleichwohl sind diese Vermögenswerte in ihrem vollen Wertumfang 
(brutto) in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Für die Gemeinde ist es dann nicht zulässig, einen erhaltenen 
Vermögensgegenstand nur mit dem Erinnerungswert zu bilanzieren.  
 
Die Gemeinde muss für solche Vermögensgegenstände vielmehr die Anschaffungskosten ermitteln, die im Zeit-
punkt des Erwerbs von ihr für diese Vermögensgegenstände hätten aufgewendet werden müssen, auch wenn ihr 
durch die Hingabe dieses Vermögens durch einen Dritten die eigene Finanzierung erspart blieb. Der ermittelte 
aktuelle Zeitwert der erhaltenen Vermögensgegenstände stellt dabei einerseits den aktivierungsfähigen Anschaf-
fungswert für das neue Vermögen dar und ist anderseits als Wertansatz für den zu bildenden Sonderposten auf 
der Passivseite der gemeindlichen Bilanz zu übernehmen. Durch diese beiden bilanziellen Vorgänge werden die 
erhaltenen Sachschenkungen u.a. nachvollziehbar und transparent gemacht.  
 
Bei erhaltenen abnutzbaren Vermögensgegenständen, z. B. Gebäude im Rahmen einer Erbschaft, steht dann 
den daraus der Gemeinde entstehenden Abschreibungen die anteilmäßige Auflösung des bilanzierten Sonder-
postens gegenüber. Ein solcher Sonderposten bleibt bestehen, wenn die Gemeinde den Gegenstand einer Sach-
schenkung veräußert und den Veräußerungserlös wegen einer Zwecksetzung des Schenkenden (Verwendungs-
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vorgabe) langfristig als Finanzanlage anlegt. Dessen Auflösung ist dann vom Bestand der gemeindlichen Finanz-
anlage auf der Aktivseite der Bilanz abhängig. 
 
 
4.2.4.2.3 Die Passivierung bei der Umstufung von Straßen 
 
Bei der Änderung der Verkehrsbedeutung einer Straße kann eine Umstufung (Aufstufung oder Abstufung) vorge-
nommen werden, um die Straße der zutreffenden Straßengruppe zuzuordnen (vgl. § 8 StrWG NRW). Die Umstu-
fung einer Straße kann auch mit einem Wechsel der Straßenbaulast verbunden sein. In solchen Fällen, z.B. eine 
Kreisstraße wird Gemeindestraße, geht das Eigentum des bisherigen Trägers der Straßenbaulast an der Straße 
sowie alle Rechte und Pflichten entschädigungslos auf den neuen Träger der Straßenbaulast über (vgl. § 10 
Absatz 1 StrWG NRW). Als Ergebnis dieses fachgesetzlich bestimmten Geschäftsvorgangs ist bei der Gemeinde 
als neuer Straßenbaulastträger und wirtschaftlicher Eigentümer der Straße unter Berücksichtigung der gemeindli-
chen Bilanzierungsgrundsätze ein Sonderposten anzusetzen.  
 
Die aufgrund der gesetzlichen Regelung ersparte Finanzierung bei der Übernahme einer Straße führt zu dieser 
Passierung eines entsprechenden Sonderpostens in der gemeindlichen Bilanz, wie auch bei einer Finanzierung 
eines Vermögensgegenstandes durch eine erhaltene investive Zuwendung, abzubilden ist. Der ermittelte aktuelle 
Zeitwert der Straße stellt dabei nicht nur den aktivierungsfähigen Anschaffungswert der Straße dar, sondern ist 
auch für den Wertansatz des zu passivierenden Sonderpostens zu übernehmen. Außerdem ist zu beachten, dass 
entsprechend der getrennten Aktivierung der übernommenen Straße nach Straßengrundstück und Straßenkörper 
in entsprechender Weise auch auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz die notwendige Sonderpostenbil-
dung vorzunehmen ist. 
 
 
4.2.4.2.4 Die Passivierung bei Arbeits- und Dienstleistungen als Spenden  
 
4.2.4.2.4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ sind auch unentgeltliche freiwillige Arbeits- oder Dienstleistun-
gen der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde anzusetzen, wenn diese ihre Leistungen für die Herstellung eines 
gemeindlichen aktivierungsfähigen Vermögensgegenstandes zur Verfügung stellen. Für die Bilanzierung dieser 
Spenden ist zu unterscheiden, ob grundsätzlich ein Vergütungsanspruch durch die Erbringung solcher Leistungen 
entsteht. Wenn nach Art der Leistungen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr eine Vergütungspflicht der Gemeinde 
entsteht, der Anspruchsberechtigte auf die mögliche Vergütung aber ganz oder teilweise verzichtet (sog. Ver-
zichtsspende), entsteht für die Gemeinde ein Beitrag Dritter, für den ein Sonderposten angesetzt werden darf.  
 
Der Gegenwert der Leistungen eines Dritten stellt einerseits aktivierungsfähige (fiktive) Herstellungskosten dar 
und andererseits ist entsprechend des aktivierten Wertes ein Sonderposten zu passivieren. Falls jedoch die Ar-
beits- oder Dienstleistungen für gemeindliche Vermögensgegenstände aber von vornherein unentgeltlich erbracht 
werden, z. B. durch eine ehrenamtliche Tätigkeit, entsteht grundsätzlich keine Vergütungspflicht für die Gemein-
de, sodass solche Leistungen von Dritten nicht zu fiktiven Herstellungskosten führen und daher auch kein Son-
derposten im Umfang der erbrachten Leistungen in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden darf.  
 
 
4.2.4.2.4.2 Das bürgerschaftliche Engagement 
 
Die freiwilligen Arbeiten von Dritten für die Gemeinde werden als bürgerschaftliches Engagement vielfach bei der 
Beantragung von Zuwendungen für ein gemeindliches Objekt bereits eingeplant und im Zuwendungsantrag näher 
bestimmt. Sie mindern i.d.R. die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben im entsprechenden Umfang und wirken 
sich daher bei der Gemeinde auf die Höhe der erhaltenen Zuwendung und den zu bilanzierenden Sonderposten 
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aus. Vielfach werden dabei anrechenbare Beträge konkret benannt. Diese Anrechnung im Zuwendungsverfahren 
führt jedoch nicht dazu, dass nach der Erbringung der persönlichen Arbeitsleistungen ein fiktiver Finanzbetrag 
entstanden ist, der im Zusammenhang mit der erhaltenen Zuwendung von der Gemeinde unter dem "Sonderpos-
ten für Zuwendungen" anzusetzen ist.  
 
Das bürgerschaftliche Engagement bleibt eine sachbezogene Spende, die unter dem "Sonstigen Sonderposten" 
zu bilanzieren ist. Die Gemeinde hat dabei eigenverantwortlich sicherzustellen, dass die tatsächlich als bürger-
schaftliches Engagement erbrachten Leistungen zutreffend und ausreichend dokumentiert werden (vgl. z.B. 
RdErl. des MGEPA NRW vom 17.02.2012 (SMBl. NRW. 631). In solchen Fällen ist von der Gemeinde ein Zu-
sammenhang zwischen den Sonderposten und dem betreffenden Vermögensgegenstand herzustellen. Dadurch 
kann gesichert werden, dass bei abnutzbaren Vermögensgegenständen alle diesem Gegenstand zugeordneten 
Sonderposten jährlich anteilmäßig aufgelöst werden.  
 
 
4.2.4.2.5 Die Passivierung bei rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ kann ein Sonderposten anzusetzen sein, weil die Gemeinde 
eine rechtlich unselbstständige örtliche Stiftung verwaltet. Bei diesen Stiftungen werden durch den Stifter der 
Gemeinde bestimmte Vermögensgegenstände mit einer festgelegten Zweckbindung (Stifterwillen) zu Eigentum 
übertragen (vgl. §§ 97 und 100 GO NRW). Die Gemeinde darf nur in Übereinstimmung mit dem Stifterwillen dar-
über verfügen (fiduziarische Stiftungen) und muss dieses im Rahmen ihrer Haushaltswirtschaft im gemeindlichen 
Haushalt nachweisen (vgl. § 4 GemHVO NRW: Produktbereich „Stiftungen“).  
 
Auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz sind bezogen auf die einzelnen erhaltenen Vermögensgegenstände 
die notwendigen Sonderposten anzusetzen. Sie sind nicht bezogen auf deren Summe zu bilden, weil die Ge-
meinde die als rechtlich unselbstständige örtliche Stiftung erhaltenen Vermögensgegenstände nicht selbst finan-
ziert hat. Die für die einzelnen Vermögensgegenstände ermittelten Anschaffungskosten, die im Zeitpunkt eines 
Erwerbs durch die Gemeinde hätten aufgewendet werden müssen, stellen als Zeitwert jeweils die aktivierungsfä-
higen Anschaffungswerte dar. Diese Zeitwerte sind auch als Wertansätze für die einzelnen Sonderposten zu 
übernehmen.  
 
Für die Bilanzierung ist noch zu beachten, dass bei mehreren Vermögensgegenständen, die einer rechtlich un-
selbstständigen örtlichen Stiftung zuzurechnen sind, von der Gemeinde die einzelnen Vermögensgegenstände 
getrennt voneinander in ihrer Bilanz angesetzt werden müssen. Sie darf dafür keinen zusammengefassten Sam-
melposten „Örtliche Stiftung …“ als Gesamtheit bilden. Die örtlich von der Gemeinde zu bildenden Sonderposten 
sind deshalb ebenfalls bezogen auf die einzelnen erhaltenen und zu aktivierenden Vermögensgegenstände der 
Stiftung in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Bei den gemeindlichen Sondervermögen bedarf es zudem nicht 
der zusätzlichen Passivierung einer Verbindlichkeit. Die Gemeinde ist nicht gegenüber dem Stifter zur Rückgabe 
des ihr überlassenen Vermögens verpflichtet. Bei rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen hat der Stifter 
sein Vermögen und nicht die Stiftungsverwaltung der Gemeinde auf Dauer übertragen. 
 
 
4.2.4.3 Sonderposten und besondere Finanzleistungen Dritter 
 
4.2.4.3.1 Die Passivierung bei Finanzleistungen aus baurechtlichen Anlässen 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ kann ein Wert anzusetzen sein, wenn die Gemeinde aufgrund 
einer örtlichen Satzung eine „Stellplatzabgabe“ erhebt. Eine solche Abgabe kann fällig werden, wenn die Herstel-
lung notwendiger Stellplätze nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist, und die Bauaufsichtsbehör-
de auf deren Herstellung verzichtet (vgl. § 51 Absatz 5 BauO NRW). Solche von Dritten aus baurechtlichen Grün-
den geleistete Zahlungen muss die Gemeinde für bestimmte investive Zwecke im Verkehrsbereich verwenden 
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(vgl. § 51 Absatz 6 BauO NRW). Die „Stellplatzabgabe“ ist daher von der Gemeinde bilanziell wie eine nicht rück-
zahlbare Zuwendung zu behandeln, denn es besteht für die Gemeinde keine grundsätzliche Rückzahlungsver-
pflichtung. Für die gemeindliche Bilanzierung bedeutet diese Sachlage, dass aufgrund der erhaltenen „Stellplatz-
abgabe“ erst dann ein Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden darf, wenn die Gemeinde mit 
den von Dritten erhaltenen Finanzmitteln einen Vermögensgegenstand finanziert hat und dieser in der gemeindli-
chen Bilanz aktiviert wird.  
 
 
4.2.4.3.2 Die Passivierung bei Finanzleistungen aus umweltrechtlichen Anlässen 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ können Zahlungen Dritter angesetzt werden, wenn die Ge-
meinde diese aus umweltrechtlichen Gründen erhält, z. B. für Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutz-
gesetz, oder Ersatzgeldern nach § 5 LG NRW. Aufgrund eines solchen Finanzvorgangs kann jedoch erst dann 
ein Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden, wenn die Gemeinde mit den erhaltenen Fi-
nanzmitteln einen Vermögensgegenstand finanziert hat und dieser in der gemeindlichen Bilanz aktiviert wird. In 
den Fällen, in denen z.B. das erhaltene Ersatzgeld zulässigerweise für die Aufstellung und Durchführung von 
Maßnahmen eines Landschaftsplans verwendet wird, ist dieses in entsprechender Höhe in der gemeindlichen 
Ergebnisrechnung ertragswirksam zu erfassen.  
 
 
4.2.4.4 Sonderposten bei Festwerten für Vermögensgegenstände  
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ kann ein Sonderposten anzusetzen sein, weil die Gemeinde 
bezuschusste Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens in einem Festwert zusammengefasst hat. Die 
Zusammenfassung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens in einen Festwert kann erfolgen, 
wenn erwartet werden kann, dass über eine längere Zeit hinweg eine vorab definierte Gruppe von Vermögensge-
genständen in ihrem Wert, ihrer Zusammensetzung und Menge gleich bleibt. Auch die Nutzungsdauern der be-
troffenen Vermögensgegenstände dürfen nicht erheblich voneinander abweichen. In diesem Fällen ist von der 
Gemeinde entsprechend den erhaltenen Zuwendungen ein Sonderposten zu bilanzieren, der dem angesetzten 
Festwert zuzuordnen ist.  
 
Die Gemeinde hat immer dann Sonderpostens zu bilden, wenn sie für gemeindliche Vermögensgegenstände eine 
investive Zuwendung erhalten hat (vgl. § 43 Absatz 5 GemHVO NRW). Dieser Grundsatz findet auch dann An-
wendung, wenn die Gemeinde eigene Vermögensgegenstände zusammengefasst in einem Festwert in ihrer 
Bilanz ansetzt. Könnte bei der Bildung von Festwerten von diesem Grundsatz abgewichen werden, würde die 
Bilanzierungsmethode „Festwert“ entscheidend für die Bildung von Sonderposten in der Bilanz sein. Die Bildung 
von Sonderposten für Festwerte bei Sachanlagevermögen muss dabei unter Beachtung der im Festwert zusam-
mengefassten Vermögensgegenstände erfolgen. Dieses bedingt, dass die Zuwendungsanteile der einzelnen im 
Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände festzustellen sind, um daraus einen durchschnittlichen 
Fördersatz zu ermitteln. Auf der Grundlage dieses Fördersatzes ist, gemessen am betragsmäßigen Ansatz des 
Festwertes, der Ansatz des zugeordneten Sonderpostens zu bestimmen.  
 
Der einem angesetzten Festwert zugeordnete Sonderposten bleibt unverändert, solange der Festwert nicht ver-
ändert wird unverändert. Der Wertansatz des Sonderpostens sollte aber im Rahmen der bei Festwerten alle drei 
Jahre vorzunehmenden Bestandsaufnahme durch eine körperliche Inventur mit überprüft werden (vgl. § 34 Ab-
satz 1 GemHVO NRW). Eine notwendige Anpassung des Festwertes erfolgt durch eine Zu- oder Abschreibung 
und wirkt sich entsprechend auf den zugeordneten Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz aus. Sie ist im 
Anhang des gemeindlichen Jahresabschlusses, bezogen auf den Festwert und den zugeordneten Sonderposten 
anzugeben, und zu erläutern.  
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4.3 Zu Nummer 3 (Rückstellungen): 
 
4.3.01 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Verpflichtungen der Gemeinde erst bei 
Fälligkeit erfüllt werden (vgl. § 23 Absatz 3 GemHVO NRW). Soweit die Gemeinde am Abschlussstichtag des 
Haushaltsjahres die von ihr eingegangenen Verpflichtungen noch nicht oder noch nicht vollständig erfüllt hat, sind 
diese z.B. als Rückstellungen, gegliedert nach Arten, in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Unter Beachtung 
des § 88 GO NRW und in Anlehnung an das Handelsrecht darf die Gemeinde jedoch nur für die Zwecke eigene 
Rückstellungen bilanzieren, die in § 36 GemHVO NRW abschließend bestimmt worden sind.  
 
Mit gemeindlichen Rückstellungen werden Geschäftsvorfälle der Gemeinde dem betreffenden Haushaltsjahr als 
Aufwendungen zugerechnet, die in diesem Jahr verursacht worden sind, eine wirtschaftliche Belastung für die 
Gemeinde auslösen und in ihrer Höhe quantifizierbar sind. Dieser Sachverhalt setzt ein „verpflichtendes Ereignis“ 
gegenüber Dritten (Außenverpflichtung) oder gegen sich selbst (Innenverpflichtung) voraus, das als Kriterium für 
eine Rückstellungsbildung erfüllt sein muss. Ein solches Ereignis schafft eine rechtliche oder faktische Verpflich-
tung für die Gemeinde, aufgrund dessen sie keine rechtliche Alternative zur Erfüllung der Verpflichtung hat, so-
dass Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten oder Rückstellungen für drohende Verluste zu bilden sind.  
 
Die Gemeinde hat die Bildung von Rückstellungen und deren Erhöhungen als Aufwendungen in ihrer Ergebnis-
rechnung unter der jeweils zutreffenden Aufwandsart zu erfassen. In einem solchen Bewertungsspielraum bein-
haltet die vernünftige Beurteilung die Prüfung von Chancen und Risiken unter Beachtung des Vorsichtsprinzips. 
Sie muss in sich schlüssig und willkürfrei sein, sodass das Ergebnis aus objektiven Gegebenheiten logisch ableit-
bar ist. Die zulässigen Arten bzw. die von der Gemeinde zu bildenden Rückstellungen werden in der nachfolgen-
den Übersicht aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Rückstellungen nach § 36 GemHVO NRW i.V.m. § 88 GO NRW  

 
 

BILANZIELLE BEHANDLUNG 
 

RÜCKSTELLUNGEN FÜR 

Passivierungspflicht 

 
- Pensionen nach den beamtenrechtlichen Vorschrif-

ten. 
- Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und 

für die Sanierung von Altlasten. 
- Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe 

nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau be-
kannt sind.  

- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 
und aus laufenden Verfahren. 

- Verpflichtungen für Zwecke, die durch andere 
Gesetze bestimmt wurden. 
 

 
Passivierungswahlrecht 

 
- Unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen.  

 
 
 

Passivierungsverbot 

  
Sonstige Rückstellungen, die nicht durch Gesetz oder 
Verordnung zugelassen sind, z.B. 
-     künftige Umlagezahlungen der Gemeinde 
- Verpflichtungen im Rahmen des Gemeindefinanz-

ausgleichs  
- Verpflichtungen  aus der gemeindlichen Steuererhe-

bung. 
 

Abbildung 576 „Die zulässigen Rückstellungsarten“ 
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Die Gemeinde muss grundsätzlich ernsthaft und mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme oder 
mit einem Verlust rechnen, um eine Rückstellung zu bilanzieren. Sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, 
hat die Gemeinde die Bildung einer Rückstellung stichtagsbezogen vorzunehmen. Bei der Rückstellungsbildung 
gilt nicht allein der Grundsatz, dass Rückstellungen nur in Höhe des Betrages anzusetzen sind, der nach vernünf-
tiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, sondern es ist regelmäßig auf den Erfüllungsbetrag abzustellen. 
Für die Bemessung ist daher auf den zum späteren Zeitpunkt zu leistenden Betrag abzustellen, der sich bezogen 
aus objektiver Sicht zum Abschlussstichtag ergibt. Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen von der 
Gemeinde gebildet werden dürfen, ergeben sich grundsätzlich aus § 88 GO NRW i.V.m. § 36 GemHVO NRW.  
 
Dem Ansatz von Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz muss zudem eine bilanziell geprägte Abgrenzungs-
prüfung vorausgehen, ob nicht in der gemeindlichen Bilanz statt einer Rückstellung eine Verbindlichkeit anzuset-
zen ist oder ein Haftungsverhältnis besteht, das im Verbindlichkeitenspiegel anzugeben ist (vgl. § 47 GemHVO 
NRW). Außerdem reicht eine Einschätzung der Gemeinde über eine mögliche Inanspruchnahme oder Eintreten 
eines Verlustes nicht aus, um eine gemeindliche Rückstellung bilden zu können.  
 
 
4.3.02 Der Rückstellungsspiegel 
 
Auf der Basis des NKF-Kontenrahmens und der verbindlichen Bilanzgliederung kann sich die Gemeinde durch 
einen Rückstellungsspiegel einen detaillierten Überblick über den Stand und die Veränderungen der Rückstellun-
gen zum Abschlussstichtag verschaffen. Durch das Aufzeigen des Gesamtbetrags am Ende des Vorjahres, der 
Veränderungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und des Gesamtbetrags am Ende des Haushaltsjahres in 
Bezug auf die einzelnen Arten wird die Entwicklung der Rückstellungen der Gemeinde verdeutlicht.  
 
Der Rückstellungsspiegel dient u.a. aber auch dazu, für jeden Verpflichtungsposten, unter dem in der gemeindli-
chen Bilanz einzelne Beträge zusammengefasst sind, die aber auf unterschiedliche Zeiträume aufzuteilen sind, 
für jeden Zeitraum den zutreffenden Betrag anzugeben. Er trägt daher erheblich zur Übersichtlichkeit der in der 
gemeindlichen Bilanz angesetzten Rückstellungen der Gemeinde bei. Aus örtlichen Erwägungen heraus kann die 
Gemeinde ihren Rückstellungsspiegel dem Anhang im Jahresabschluss beifügen, denn er macht die Wertansätze 
der Rückstellungen transparent und nachvollziehbar.  
 
Die Gemeinde kann außerdem das Schema des Rückstellungsspiegels auf ihre Bedürfnisse übertragen und 
ausgestalten (vgl. § 36 GemHVO NRW) und dazu auch weitere Zusatzinformationen geben. Soweit die Gemein-
de dem Anhang keinen Rückstellungsspiegel beifügt, sollten im Anhang mindestens die Restlaufzeiten zu den 
wesentlichen Rückstellungen angegeben werden. Dazu bietet es sich an, die gemeindlichen Angaben nach lang-
fristigen und kurzfristigen Rückstellungen zu gliedern.  
 
 
4.3.1 Zu Nummer 3.1 (Pensionsrückstellungen): 
 
4.3.1.1 Der Ansatz von Pensionsrückstellungen 
 
Unter dem Bilanzposten „Pensionsrückstellungen“ sind die unmittelbaren Versorgungsverpflichtungen der Ge-
meinde anzusetzen. Die Pensionsverpflichtungen der Gemeinde entstehen aus der gesetzlichen Versorgungs-
verpflichtung der Gemeinde gegenüber ihren Beamtinnen und Beamten, aus der sich die Gemeinde nicht entlas-
sen kann. Basierend auf den relevanten Datengrundlagen zu den Zusagen der Gemeinde hat ihre bestehende 
zukünftige Verpflichtung für Versorgungsleistungen aus bestehenden Pensionen oder Pensionsanwartschaften 
auf einer versicherungsmathematischen Grundlage zu ermitteln. Ein Rückgriff auf statistische Größen, wie Erhe-
bungen über die Sterbe- und Invaliditätshäufigkeit, ist dabei erforderlich, damit eine fundierte Ermittlung nach den 
Regeln der Versicherungsmathematik möglich wird.  
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Die vollständige Abbildung sämtlicher zukünftiger Pensionsverpflichtungen ist die einzig zulässige Vorgehenswei-
se im Rahmen der gemeindlichen Bilanzierung. Nur sie gibt ein vollständiges aktuelles Bild zukünftiger haus-
haltswirtschaftlicher Belastungen für die Gemeinde ab. Damit bei Rentenbeginn der Barwert der Versorgungsleis-
tungen (Pensionszahlungen) in die Rückstellung eingestellt worden ist, sind von der Gemeinde die Pensionsrück-
stellungen ratierlich anzusammeln. Mit der Rückstellungsbildung hat die Gemeinde daher zum Zeitpunkt der Pen-
sionszusage zu beginnen. Auf der Basis einer Einmalrückstellung erfolgt die ratierliche Ansammlung bis zum 
Eintritt in den Ruhestand (Pensions-/Rentenbeginn).  
 
Im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung kommt für die Ermittlung der Höhe dieser Rückstellungen 
nur das Teilwertverfahren in Betracht. Dabei entspricht der Barwert der Anwartschaft zum Zeitpunkt des Eintritts 
der Pensionierung der Gesamtsumme der auf den Abschlussstichtag abgezinsten zukünftigen Pensionszahlun-
gen. Der Bemessung der Rückstellungen wird zudem ein einheitlicher Zinsfuß von 5 v.H. zugrunde gelegt. Bei 
Personen, die nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst weitere Ansprüche gegenüber der Kommune be-
halten, z.B. Beihilfeansprüche, sind auch diese Ansprüche bei der Ermittlung der Rückstellungen zu berücksichti-
gen (vgl. Erläuterungen zu § 36 Absatz 1 GemHVO NRW).  
 
Für die Gemeinde besteht keine Verpflichtung, ihre Pensionsverpflichtungen getrennt für aktive Beschäftigte 
(Pensionsrückstellungen) und für Versorgungsempfänger (Versorgungsrückstellungen) in ihrer Bilanz anzuset-
zen. Die Gemeinde kann aber freiwillig eine Teilung des Bilanzansatzes vornehmen, muss dazu aber bedenken, 
dass durch einen unterjährigen Wechsel einer Beamtin oder eines Beamten in den Ruhestand eine Zuordnung 
der jahresbezogenen Personalaufwendungen in der Ergebnisrechnung erschwert wird.  
 
Ein getrennter Ansatz von originären („echten“) Pensionsrückstellungen und den auf dieser Basis zulässigerweise 
ermittelnden Beihilferückstellungen in der gemeindlichen Bilanz kann dagegen die Nachvollziehbarkeit der ange-
setzten Rückstellungen verbessern. Wird für einen solchen Sachverhalt aber nur ein Wertansatz in der gemeind-
lichen Bilanz gebildet, sollten im Anhang die notwendigen Erläuterungen über die einzelnen Zwecke der gebilde-
ten Rückstellungen gegeben werden, um die notwendige Transparenz und Klarheit der Bilanz der Gemeinde zu 
gewährleisten. 
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Pensionsrückstellungen der Gemeinde sind in dem vom Innen-
ministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 25 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 
GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. 
NRW. 6300). 
 
 
4.3.1.2 Die Bewertung von Pensionsrückstellungen 
 
Die erfolgte Festlegung, der Ermittlung dieser Rückstellungen einen einheitlichen Rechnungszinsfuß zugrunde zu 
legen und diesen mit einem Prozentsatz von 5 v.H. zu bestimmen, ist dabei als sachgerecht zu bewerten. Es sind 
jedenfalls keine Gegebenheiten erkennbar, dass hier ein Entscheidungsspielraum für die Gemeinden geschaffen 
werden muss oder sich der Rechnungszinsfuß am Einkommensteuerrecht orientieren soll. So war z. B. ein Rech-
nungszinsfuß in Höhe von 5 v.H. bei der Ermittlung der Rückstellungen für die betriebliche Altersversorgung im 
internationalen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2003 maßgebend anzuwenden.  
 
In der Festlegung, den Barwert der Pensionsverpflichtungen zu ermitteln, ist unter dem Begriff „Barwert“ definiti-
onsgemäß der abgezinste Wert der künftigen Versorgungsleistungen zu verstehen. In der Versicherungsmathe-
matik, die auch Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung enthält, ist der Barwert der auf einen bestimmten 
Stichtag abgezinste Wert der voraussichtlichen künftigen Leistungen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass in den 
gängigen Verfahren für die Berechnung der Pensionsverpflichtungen zwischen den Begriffen „Teilwert“ und „Bar-
wert“ unterschieden wird. Der Teilwert ist darin gleich dem Barwert der künftigen Versorgungsleistungen, jedoch 
abzüglich der sich noch ergebenden gleichmäßigen Jahresbeträge bis zum Ausscheiden aus dem aktiven Dienst.  
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Der Barwert wird als versicherungstechnische Einmalprämie bezeichnet, da er der Wert ist, der einmalig zu ent-
richten wäre, um eine Anwartschaft auf bestimmte Leistungen zu erwerben. Weil nach der Vorschrift des § 36 
Absatz 1 GemHVO NRW der Barwert der Pensionsrückstellungen zu ermitteln ist, folgt daraus, dass Rückstellun-
gen in Höhe des Teilwertes anzusetzen sind, wenn von den Beamtinnen und Beamten noch weitere Anwartschaf-
ten nach dem Stichtag der Eröffnungsbilanz (bis zum Eintritt in den Ruhestand) erworben werden und Rückstel-
lungen in Höhe des Barwertes anzusetzen sind, wenn zum Stichtag der Eröffnungsbilanz keine weiteren Anwart-
schaften von den Beamtinnen und Beamten mehr erworben werden, weil sie sich im Ruhestand befinden. 
 
 
4.3.1.3 Die Eckpunkte für die Bewertung 
 
Bei der Bewertung von Pensionsverpflichtungen sollen erhebliche Ergebnisunterschiede zwischen den Gemein-
den ausgeschlossen werden, die durch die bei der Berechnung festzulegenden Variablen entstehen können. 
Durch den Runderlass des Innenministeriums „Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsrückstellun-
gen vom 04.01.2006 (SMBl. NRW. 653) wurden deshalb Eckpunkte zur Bewertung der gemeindlichen Pensions-
verpflichtungen bestimmt, die als wichtige Maßgaben bei der Bewertung von Pensionsverpflichtungen zu beach-
ten sind. Folgende Eckpunkte enthält der Erlass (vgl. Abbildung: 
 

 
Die Eckpunkte für die Bewertung von Pensionsrückstellungen 

 
 
- Für den Beginn der Dienstzeit ist grundsätzlich der Beginn des Dienstverhältnisses, also 

der Zeitpunkt der erstmaligen Berufung in das Beamtenverhältnis anzusetzen. Allgemein 
kann aber auch für den mittleren und gehobenen Dienst das vollendete 19. Lebensjahr und 
für den höheren Dienst das vollendete 25. Lebensjahr angesetzt werden. Für Beamtinnen 
und Beamte auf Zeit kann ausnahmsweise auch das vollendete 25. Lebensjahr als Beginn 
der Dienstzeit angesetzt werden.  

 
 
- Für das zeitliche Ende der anzusetzenden Dienstzeit ist bei Laufbahnbeamtinnen und –

beamten die jeweilige gesetzliche Altersgrenze als Eintritt in den Ruhestand anzusetzen. 
Bei Beamtinnen und Beamten auf Zeit kann unabhängig vom Einzelfall das 65. Lebensjahr 
als Zeitpunkt für den Eintritt in den Ruhestand angesetzt werden. 

 
 
- Mögliche Ansprüche der Beamten aus der gesetzlichen Rentenversicherung sollen nicht in 

die Bewertung einbezogen werden.  
 
 
- Bei Versorgungslasten der Gemeinde, an denen auch andere Dienstherren anteilig beteiligt 

sind sowie für die Verpflichtungen aus einer Teilzeitbeschäftigung und für die Bewertung 
von Beihilfeverpflichtungen sind weitere Maßgaben zu beachten. 

 
Abbildung 577 „Die Eckpunkte für die Bewertung von Pensionsrückstellungen“ 

 
 
4.3.1.4 Besonderheiten bei Pensionsrückstellungen 
 
4.3.1.4.1 Erstattungsverpflichtungen keine Pensionsrückstellungen 
 
Die Gemeinde darf unter dem Bilanzposten „Pensionsrückstellungen“ keine Rückstellungen ansetzen, die ihre 
Ursache darin haben, dass die Gemeinde gegenüber einer anderen Gemeinde oder einer sonstigen öffentlich-
rechtlichen Körperschaft, die Dienstherrnfähigkeit besitzen, rechtlich verpflichtet ist, sich an künftigen Versor-
gungsleistungen für Beamtinnen und Beamte zu beteiligen, z. B. nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz 
NRW oder nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag.  
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Derartige Verpflichtungen gegenüber der aufnehmenden Körperschaft können für eine abgegebene Beamtin oder 
einen abgegebenen Beamten entstehen, weil diese Körperschaft zukünftig die vollen Versorgungsbezüge der 
Beamtin oder des Beamten zu zahlen hat und die abgebende Körperschaft sich nach den o.a. Vorschriften daran 
zu beteiligen hat. Diese Verpflichtungen sind in der gemeindlichen Bilanz unter dem Bilanzposten “Sonstige 
Rückstellungen“ anzusetzen. 
 
 
 4.3.1.4.2 Pensionsrückstellungen nicht für tariflich Beschäftigte 
 
Die Gemeinde darf unter dem Bilanzposten „Pensionsrückstellungen“ keine Rückstellungen ansetzen, weil bei ihr 
nach dem Tarifrecht bezahlte Beschäftigte tätig sind. Nach dem derzeit geltenden tarifvertraglich bestimmten 
Versorgungsrecht für tariflich Beschäftigte besteht für die Gemeinde eine Verpflichtung nach dem allgemeinen 
Rentenrecht, aber zu einer Beteiligung an einer Zusatzrente. Dafür wird die Gemeinde zu jährlichen Umlagezah-
lungen an die Zusatzversorgungskasse herangezogen. Diese gemeindliche Leistungsverpflichtung löst aber keine 
Verpflichtung der Gemeinde zu einer gesonderten (zusätzlichen) Rückstellungsbildung für Beschäftigte aus.  
 
Der Anspruch der tariflich Beschäftigten auf eine spätere Zusatzleistung neben der erworbenen Rente besteht 
unmittelbar gegenüber der Zusatzversorgungskasse und nicht gegenüber der Gemeinde. Ein solcher Anspruch 
wird auch durch die Zusatzversorgungskasse erfüllt. Die Gemeinden als Beteiligte leisten daher an die Zusatz-
versorgungskasse die erforderlichen „Arbeitgeberzahlungen“ im Umlageverfahren. Zu diesen Zahlungen sind die 
Gemeinden in jedem Haushaltsjahr verpflichtet, in denen tariflich Beschäftigte bei ihnen tätig sind.  
 
Bei einer möglichen Einführung einer Kapitaldeckung durch die Zusatzversorgungskassen müssen die Auswir-
kungen auf das Umlagesystem sowie auf daraus entstehende Ansprüche der Gemeinde neu bewertet werden. 
Erst zu einem solchen Zeitpunkt kann darüber entschieden werden, ob im Verhältnis der Gemeinde zu ihrer Zu-
satzversorgungskasse „mittelbare Verpflichtungen“ der Gemeinde anzunehmen sind und eine gesonderte Rück-
stellungsbildung zu verlangen ist. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten von der Gemeinde im Anhang im gemeindli-
chen Jahresabschluss sachgerechte Angaben zu den örtlichen Verhältnissen im Zusammenhang mit der Inan-
spruchnahme der Zusatzversorgung gemacht werden. 
 
 
4.3.1.4.3 Kein Ansatzverzicht wegen der Versorgungskassen 
 
Bei einer Mitgliedschaft der Gemeinde in einer Versorgungskasse zahlt die Versorgungskasse die Versorgungs-
leistungen an die Berechtigten aus. Als Pflichtmitglieder gehören der kommunalen Versorgungskassen die kreis-
angehörigen Gemeinden ihres Geschäftsbereichs mit Ausnahme der Städte an (vgl. § 4 Absatz 1 Satz 1 
VKZVKG NRW). Andere Gemeinden können als freiwillige Mitglieder zugelassen werden, soweit sie im Ge-
schäftsbereich der Versorgungskasse liegen (vgl. § 4 Absatz 1 Satz 2 VKZVKG NRW). Die kommunalen Versor-
gungskassen haben die Aufgabe, für ihre Mitglieder (z. B. Gemeinden) die Berechnung und Zahlung der beam-
tenrechtlichen Versorgungsleistungen an die ehemaligen Beschäftigten sowie weitere Leistungen zu übernehmen 
und die dadurch entstandenen Lasten durch Umlage oder im Wege der Erstattung auszugleichen (vgl. § 2 Absatz 
1 VKZVKG NRW).  
 
Die Versorgungsberechtigten haben dadurch jedoch keinen eigenen Anspruch gegen die Versorgungskasse. Die 
Gemeinde als Dienstherr bleibt gegenüber den Versorgungsberechtigten insgesamt wirtschaftlich und rechtlich 
verpflichtet. Sie kann ihre Pensionsverpflichtungen auch nicht an die Versorgungskasse als Dritten übertragen. 
Bei der Einschaltung einer Versorgungskasse zur Abwicklung der Zahlungen an die Berechtigten bleibt daher die 
Gemeinde verpflichtet bleibt, ihre Verpflichtungen als Pensionsrückstellung in ihrer Bilanz anzusetzen, denn die 
Versorgungskasse wird in diesem System als Erfüllungsgehilfe gegenüber der Gemeinde tätig. 
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4.3.1.5 Die Pensionsrückstellungen bei einer Tätigkeit außerhalb der Verwaltung 
 
Eine Besonderheit besteht bei den Gemeinden dadurch, dass die Gemeinde der Dienstherr für Beamtinnen oder 
Beamte bleibt, auch wenn diese nicht mehr innerhalb der gemeindlichen Kernverwaltung, sondern bei Betrieben 
der Gemeinde tätig sind. Die Beamtinnen oder Beamte der Gemeinde können bei wirtschaftlichen Unternehmen 
(vgl. § 114 GO NRW) oder organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen (vgl. § 107 Absatz 2 GO NRW) der 
Gemeinde oder bei rechtlich selbstständigen wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinde oder in einem Jobcen-
ter als Gemeinsame Einrichtung (mit dem Bund) nach § 44 SGB II tätig sein, ohne dass diese Bediensteten ihren 
beamtenrechtlichen Status gegenüber der Gemeinde verlieren. Den Beamtinnen und Beamte der Gemeinde kann 
aber auch nur eine vorübergehende Tätigkeit bei einem gemeindlichen Betrieb zugewiesen werden.  
 
Die Rechtsstellung der gemeindlichen Bediensteten sowie die Stellung der Gemeinde als Dienstherr bleiben bei 
einer solchen Zuweisung unberührt. Die betreffenden Bediensteten werden deshalb hinsichtlich ihrer Versor-
gungsanwartschaften i.d.R. so behandelt, als wenn sie weiterhin in der gemeindlichen Verwaltung beschäftigt 
wären. Deshalb bestehen die Verpflichtungen der Gemeinde fort, zukünftig die Versorgungsleistungen für diese 
Bediensteten zu erbringen und dafür die notwendigen Rückstellungen dafür anzusammeln und in der gemeindli-
chen Bilanz anzusetzen. Gleichwohl ist es im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft wichtig, die Auf-
wendungen für Pensionsrückstellungen auch dort nachzuweisen, wo sie wirtschaftlich verursacht werden.  
 
Für die Zeit, in der Beamtinnen und Beamte außerhalb der gemeindlichen Kernverwaltung tätig sind, muss die 
Gemeinde die zur Erfüllung der künftigen Versorgungsansprüche dieser Bediensteten notwendigen Rückstellun-
gen ansammeln. Sie kann aber bei einer Tätigkeit eines Beschäftigten in einem gemeindlichen Betrieb durch eine 
gesonderte Vereinbarung mit dem betreffenden gemeindlichen Betrieb festlegen, dass dieser den Teil der Ver-
pflichtungen gegenüber einer Beamtin oder eines Beamten übernimmt, der aus der tatsächlichen Tätigkeit dieser 
Bediensteten in dem gemeindlichen Betrieb entsteht. Die Gemeinde darf wegen einer Tätigkeit einer Beamtin 
oder eines Beamten außerhalb der gemeindlichen Verwaltung nicht ihre Pensionsrückstellungen auflösen. Mit 
dem Wechsel der Tätigkeit der Beamtin oder des Beamten ist ausgehend vom Dienstherrn „Gemeinde“ kein 
Dienstherrnwechsel, auch nicht in „fiktiver Form“, verbunden, sodass diese Rückstellungen weiterhin in der Bilanz 
der gemeindlichen Verwaltung anzusetzen sind.  
 
 
4.3.2 Zu Nummer 3.2 (Rückstellungen für Deponien und Altlasten): 
 
4.3.2.1 Die Rückstellungen für die Nachsorge bei Deponien 
 
Unter dem Bilanzposten „Rückstellungen für Deponien und Altlasten“ sind ungewisse Verbindlichkeiten der Ge-
meinde zu passivieren, die wegen der zukünftig zu erbringenden Leistungen für eine Wiederherstellung von Na-
tur- und Kulturflächen nach Aufgabe einer Deponie entstehen. Die Gemeinde ist nach der Verordnung über De-
ponien und Langzeitlager (vgl. § 11 DepV) in der Nachsorgephase zu Maßnahmen verpflichtet, die zur Verhinde-
rung von Beeinträchtigungen des Wohles der Allgemeinheit erforderlich sind. Sie muss daher ihre Deponien nach 
Erreichen der Verfüllmenge rekultivieren und möglichen schädlichen Auswirkungen dieser Deponie auf die Um-
welt vorbeugen. Die gemeindliche Nachsorgepflicht entsteht wirtschaftlich in den Jahren der Nutzung der Depo-
nie. Sie erfordert dementsprechend die notwendige Rückstellungsbildung und einen entsprechenden Ansatz in 
der gemeindlichen Bilanz.  
 
Für die erforderlichen Rückstellungen sind daher die zu erwartenden Gesamtkosten für die Rekultivierung und 
Nachsorge, bezogen auf den Zeitpunkt der Durchführung der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen, von 
der Gemeinde zu ermitteln. In die Rückstellungsbildung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien dür-
fen von der Gemeinde jedoch keine Aufwendungen einbezogen werden, die nach der Rekultivierung aus der 
Unterhaltung der neu geschaffenen Flächen entstehen, denn diese stellen wie die Abschreibungen aus den im 
Rahmen der Rekultivierung beschafften oder neu hergestellten und aktivierten Vermögensgegenständen einen 
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jährlichen Aufwand dar. Die Gemeinde kann die Rückstellungen über die Zeit der Nutzung der Deponie ansam-
meln und kann sich für deren jährliche Höhe am Verteilungsschlüssel „Verfüllmengenanteil der einzelnen Nut-
zungsjahre“ orientieren.  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Rückstellungen für Deponien der Gemeinde sind in dem vom 
Innenministerium bekannt gegebenen Kontenrahmen der Kontengruppe 26 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 
GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. 
NRW. 6300). 
 
 
4.3.2.2 Die Rückstellungen für die Beseitigung von Altlasten 
 
Unter dem Bilanzposten „Rückstellungen für Deponien und Altlasten“ sind auch die Rückstellungen anzusetzen, 
die aus der Verpflichtung der Gemeinde zur Beseitigung von Altlasten entstehen. Dabei ist es haushaltswirt-
schaftlich nicht entscheidend, ob es sich bei den Altlasten in technischer Hinsicht um Altlasten, Altablagerungen 
oder altlastverdächtige Flächen handelt. Eine gemeindliche Sanierungspflicht kann dabei für Grundstücke der 
Gemeinde oder für fremde Grundstücke bestehen, weil z. B. eine stillgelegte Abfallbeseitigungsanlage vorhanden 
ist oder auf den Grundstücken Abfälle zwischengelagert wurden. Auch sanierungsbedürftige Grundstücke, auf 
denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde, können Anlass für eine Rückstellungsbildung durch 
die Gemeinde sein (vgl. § 2 BBodSchG).  
 
Unter dem Begriff „Altlasten“ werden dabei i.d.R. örtliche Altablagerungen verstanden, von denen Belastungen für 
die Umwelt, insbesondere des Bodens und des Wassers, ausgehen und auch eine Gefährdung für die menschli-
che Gesundheit des Einzelnen oder der Allgemeinheit nicht ausgeschlossen werden kann. Altablagerungen sind 
z. B. verlassene oder stillgelegte Ablagerungsplätze für kommunale oder gewerbliche Abfälle, illegale Ablagerun-
gen aus der Vergangenheit, stillgelegte Aufhaldungen und Verfüllungen mit Produktionsrückständen. Dazu sind 
auch noch die Altstandorte, z. B. Grundstücke stillgelegter Anlagen, nicht mehr verwendete Leitungs- und Kanal-
systeme oder sonstige Betriebsflächen, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde, zu zäh-
len (vgl. § 2 Absatz 5 Nummer 1 und 2 BBodSchG). 
 
In diesem Zusammenhang sind altlastverdächtige Flächen im Sinne des Gesetzes die Altablagerungen und Alt-
standorte, bei denen der Verdacht schädlicher Bodenveränderungen oder sonstiger Gefahren für den Einzelnen 
oder die Allgemeinheit besteht (vgl. § 2 Absatz 6 BBodSchG). Einen Anlass für die Bildung von Rückstellungen 
für die Beseitigung von Altlasten durch die Gemeinde stellt auch eine behördliche Verfügung dar, mit der die 
Gemeinde zur Beseitigung von Altlasten auf eigenen Grundstücken oder auf Grundstücken Dritter verpflichtet 
wird. Eine solche Rückstellung ist aber noch nicht dann anzusetzen, wenn bei der Gemeinde nur eine Absicht zur 
Beseitigung der Altlasten besteht.  
 
Vielmehr ist in jedem Einzelfall das Sanierungserfordernis bzw. die Notwendigkeit zur Beseitigung einer Altlast zu 
beurteilen. In den Fällen, in denen dieses bejaht wird, ist für die Beseitigung der Altlasten der Umfang der not-
wendigen Rückstellung zu ermitteln und zu bilanzieren. In diesen Fällen ist ggf. zu prüfen, ob eine Berichtigung 
des Wertansatzes des auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz angesetzten Grundstückes durch eine außer-
planmäßige Abschreibung gem. § 35 Absatz 5 GemHVO NRW erfolgen muss. Eine Abschreibung kommt aber 
auch in Betracht, wenn beim Erwerb eines Grundstückes durch die Gemeinde die festgestellten Altlasten nicht 
bekannt waren oder ein altlastenfreies Grundstück zu einem späteren Zeitpunkt kontaminiert wird. 
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Rückstellungen für die Beseitigung von Altlasten durch die Ge-
meinde sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontenrahmen ebenfalls der Kontengruppe 26 
zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenminis-
teriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 
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4.3.2.3 Die Rückstellungen für die Beseitigung sonstiger Umweltschäden 
 
Unter dem Bilanzposten „Rückstellungen für Deponien und Altlasten“ sind auch Rückstellungen anzusetzen, die 
durch Verpflichtungen der Gemeinde zur Beseitigung nicht einzeln benannter (sonstiger) Umweltschäden ausge-
löst werden, z.B. weil mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen und dadurch schädliche Bodenverunreini-
gungen entstanden sind. Im § 2 des Umweltschadensgesetzes werden als Umweltschaden die Schädigung von 
Arten und natürlichen Lebensräumen nach Maßgabe des § 21a - BNatSchG, die Schädigung von Gewässern 
nach Maßgabe des § 22a WHG und die Schädigung des Bodens durch eine Beeinträchtigung der Bodenfunktio-
nen im Sinne des § 2 Absatz 2 BBodSchG. 
 
In den Fällen, in denen insbesondere die Gemeinde für deren Sanierung oder Beseitigung Sorge zu tragen hat 
und die notwendigen Maßnahmen ergreifen muss, hat sie die bestehenden Umweltschäden und deren Umfang 
zu ermitteln sowie die dafür notwendige Rückstellungsbildung unter Berücksichtigung des Umweltschadensge-
setzes (USchadG) zu bestimmen. Die bilanzmäßige Zuordnung solcher Rückstellungen unter diesem Bilanzpos-
ten ist sachgerecht und vertretbar, denn die Rekultivierung einer Deponie oder die Beseitigung von Altlasten 
können im Sinne der Umwelt auch als eingetretene Umweltschäden angesehen werden.  
 
 
4.3.3 Zu Nummer 3.3 (Instandhaltungsrückstellungen): 
 
4.3.3.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter dem Bilanzposten „Instandhaltungsrückstellungen“ sind Verpflichtungen der Gemeinde gegen sich selbst 
(Innenverpflichtung) anzusetzen, die aus dem Unterlassen von geplanter Instandhaltung entstehen. Zu jedem 
Abschlussstichtag ist daher von der Gemeinde zu beurteilen, ob von ihr Instandhaltungsmaßnahmen im abgelau-
fenen Haushaltsjahr unterlassen wurden und wie sich dies ggf. auf die gemeindliche Bilanz auswirkt. Es ist dabei 
die Frage zu beantworten, ob daraus eine Wertminderung beim betreffenden Vermögensgegenstand entsteht 
oder ob die Kriterien für die Bildung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung erfüllt werden.  
 
Beide Vorgehensweisen würden zunächst zum gleichen Ansatz des Eigenkapitals führen. Neben dem u.U. unter-
schiedlichen Informationswert der jeweiligen Vorgehensweise ergeben sich insbesondere Auswirkungen hinsicht-
lich der Abschreibungsbemessungsbasis bei abnutzbaren Vermögensgegenständen und der Buchung der späte-
ren Aufwendungen für die tatsächliche Beseitigung der unterlassenen Instandhaltung. Die unterlassenen Instand-
haltungen bei gemeindlichen Vermögensgegenständen sind von der Gemeinde vollständig als Aufwendungen zu 
erfassen. Sie finden bei der Beurteilung des „Haushaltsausgleichs“ nur in einem Haushaltsjahr Berücksichtigung.  
 
Dieses Vorgehen könnte zu kontraproduktiven Steuerungseffekten führen. Ökonomisch und/oder ökologisch 
sinnvolle Maßnahmen könnten dadurch, dass sie aus bewertungstechnischen Gründen zu einem einmaligen 
außergewöhnlich hohen Aufwand führen würden, verschoben oder unterlassen werden. Es bietet sich daher an, 
eine unterlassene Instandhaltung von Vermögensgegenständen gesondert zu erfassen und als Korrekturposten 
zu dem in voller Höhe, d.h. ohne Berücksichtigung der Belastung zu passivieren. Eine solche Passivierung ist nur 
zulässig, wenn die Beseitigung der Belastung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Beseitigung der Belas-
tung als bisher unterlassen zu bewerten ist.  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Instandhaltungsrückstellungen der Gemeinde sind in dem vom 
Innenministerium bekannt gegebenen Kontenrahmen der Kontengruppe 27 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 
GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. 
NRW. 6300). 
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4.3.3.2 Voraussetzungen für die Rückstellungsbildung 
 
Für die Rückstellungsbildung für eine unterlassene Instandhaltung durch die Gemeinde dürfte die Aufnahme in 
einen mittelfristigen Maßnahmen- oder Investitionsplan (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung) der Gemein-
de als ausreichend angesehen werden. Die anschließende Durchführung darf dabei nur in besonderen Ausnah-
mefällen später als drei Jahre nach dem Abschlussstichtag erfolgen. Zudem müssen die vorzunehmenden Maß-
nahmen einzeln beschrieben und wertmäßig beziffert sein. Dabei ist von der Gemeinde sicherzustellen, dass bei 
der Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen auch tatsächlich die diesen Posten betreffenden Vorgänge 
und nicht z.B. die laufenden Schönheitsreparaturen in die Auflösung der Rückstellung einbezogen werden.  
 
Aus dem Anhang im Jahresabschluss muss jeweils hervorgehen, welche Posten des Anlagevermögens mit wel-
chen Rückstellungen „belastet“ sind, damit die Nachvollziehbarkeit für den Leser gewährleistet bleibt (vgl. Erläute-
rungen zu § 36 Absatz 3 GemHVO NRW). Zu beachten ist, dass bei einem späteren Verzicht auf die vorgesehe-
nen Instandhaltungsmaßnahmen die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen zwar ertragswirksam aufgelöst 
werden, jedoch gleichzeitig auch eine Korrektur des Wertansatzes des betreffenden Vermögensgegenstandes 
vorzunehmen ist, die als außerplanmäßige Abschreibung ebenfalls die Ergebnisrechnung berührt.  
 
 
4.3.3.3 Die Rückstellungen für Abraumbeseitigung 
 
Unter dem Bilanzposten „Instandhaltungsrückstellungen“ dürfen auch Rückstellungen für die gemeindliche Ab-
raumbeseitigung angesetzt werden, wenn für deren Beseitigung nur eine interne Verpflichtung für die Gemeinde 
besteht. In den Fällen aber, in den eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung der Gemeinde besteht, bildet diese eine 
ungewisse Verbindlichkeit und stellt die Grundlage für die gemeindliche Rückstellungsbildung dar. Die Rückstel-
lung ist dann in der gemeindlichen Bilanz unter dem Bilanzposten “Sonstige Rückstellungen“ anzusetzen.      
 
 
4.3.4 Zu Nummer 3.4 (Sonstige Rückstellungen): 
 
4.3.4.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ sind die Rückstellungen für andere als die zuvor benannten 
ungewissen Verbindlichkeiten anzusetzen, z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht beanspruchten Urlaub, 
für Arbeitszeitguthaben, für Verpflichtungen gegenüber anderen Dienstherren, aber auch Rückstellungen aus 
Lieferungen und Leistungen sowie für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Dieser Bilanzposten 
sollte jedoch dann nicht ausschließlich als einziger Sammelposten angesetzt werden, wenn dessen Volumen das 
Volumen der anderen spezielleren Rückstellungsposten übersteigt. Für die Bildung und den Ansatz von Rückstel-
lungen für gemeindliche Verpflichtungen gegenüber Dritten gelten bestimmte Voraussetzungen, die bei der Bilan-
zierung von der Gemeinde zu beachten sind (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Anforderungen an die Rückstellungsbildung 

 
 

- Die Verpflichtungen müssen dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch 
nicht genau bekannt sein.  

 
 
- Es muss zukünftig wahrscheinlich eine Verbindlichkeit tatsächlich entstehen und die zukünf-

tige Inanspruchnahme wird voraussichtlich tatsächlich erfolgen. 
 
 
- Die wirtschaftliche Ursache der Verbindlichkeit muss vor dem Abschlussstichtag liegen. 
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Die Anforderungen an die Rückstellungsbildung 

 
- Der zu leistende Betrag ist nicht geringfügig.  
 

Abbildung 578 „Die Anforderungen an die Rückstellungsbildung“ 
 

In den Fällen, in denen sich keine zusätzlichen Bilanzposten oder „Davon-Vermerke“ in der gemeindlichen Bilanz 
anbieten, muss mindestens durch gesonderte Angaben im Anhang des gemeindlichen Jahresabschlusses die 
notwendige Transparenz über die zusammengefassten Verpflichtungen der Gemeinde gewährleistet werden. Bei 
den Verpflichtungsrückstellungen muss zudem eine Verpflichtung der Gemeinde gegenüber Dritten bestehen, z. 
B. aufgrund von Verträgen (privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Vereinbarungen) oder von gesetzlichen 
Regelungen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass der Dritte Kenntnis von seinem Anspruch hat. Die notwendige 
Festlegung der Geringfügigkeitsgrenze für die gemeindliche Rückstellungsbildung liegt dabei in der Eigenverant-
wortung der Gemeinde. Sie soll bei ihrer Festlegung die haushaltsmäßigen Auswirkungen berücksichtigen.  
 
Die Vorschriften in § 36 Absatz 4 GemHVO NRW enthalten die allgemeinen Grundsätze für die Bildung von Ver-
pflichtungsrückstellungen und gleichzeitig aber auch die Ermächtigung zur Bildung von Rückstellungen für unge-
wisse Verbindlichkeiten, soweit dafür keine spezielle Regelung in § 36 Absatz 1, 2 und 5 GemHVO NRW getrof-
fen wurde. Ist nur ungewiss, wem gegenüber eine Verbindlichkeit besteht oder wann sie fällig wird, so liegt darin 
keine Ungewissheit im Sinne dieser Vorschrift. Außerdem ist zu beachten, dass die Aufwandsrückstellungen nach 
§ 36 Absatz 3 GemHVO NRW keine Außenverpflichtung beinhalten, sondern nur eine Verpflichtung der Gemein-
de gegenüber sich selber darstellen.  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden sonstigen Rückstellungen der Gemeinde sind in dem vom In-
nenministerium bekannt gegebenen Kontenrahmen der Kontengruppe 28 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemH-
VO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 
6300).   
 
 
4.3.4.2 Die Rückstellungen wegen einer Beteiligung an Versorgungslasten 
 
4.3.4.2.1  Anlässe für die Beteiligung 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ sind auch gemeindliche Rückstellungen wegen der Beteili-
gung der Gemeinde an künftigen Versorgungslasten anderer Dienstherren anzusetzen, wenn eine Gemeinde 
dazu verpflichtet ist, soweit von ihr nicht bereits vorher eine Ausgleichsleistung oder eine Abfindung an den neuen 
Dienstherrn gezahlt wurde, z. B. nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW), nach dem Versor-
gungslastenteilungs-Staatsvertrag oder anderen Rechtsvorschriften. Derartige gemeindliche Verpflichtungen sind 
dann in der gemeindlichen Bilanz unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ anzusetzen (vgl. § 36 Ab-
satz 4 GemHVO NRW).  
 
Bei einer besonderen örtlichen Bedeutung dieser Verpflichtungen können diese unter dem Bilanzposten geson-
dert mit einem „Davon-Vermerk“ angesetzt werden. Sie dürfen jedoch nicht unter dem Bilanzposten „Pensions-
rückstellungen“ bilanziert werden. In den Fällen, in denen die Erstattungsverpflichtung des abgebenden Dienst-
herrn gegenüber dem neuen Dienstherrn durch eine einmalige Leistung abgegolten worden ist, kann die Ge-
meinde auf die bisher angesetzte Rückstellung für diese früheren Bediensteten verzichten. Dem Aufwand aus der 
Leistung an den neuen Dienstherrn steht dann der Ertrag aus der Auflösung der gebildeten, aber nicht mehr 
erforderlichen Rückstellung gegenüber, denn für die abgebende Gemeinde ist durch die Abfindungszahlung der 
Grund für die Rückstellungsbildung in der eigenen Bilanz entfallen.  
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Die Beteiligung der Gemeinde an den künftigen Versorgungslasten eines anderen Dienstherrn bleibt aber grund-
sätzlich passierungspflichtig, wenn die gemeindliche Erstattungsverpflichtung betragsmäßig in ihrer Höhe und 
hinsichtlich ihrer Fälligkeit festgelegt, aber von der Gemeinde noch nicht erfüllt worden ist. Diese konkrete ge-
meindliche Verpflichtung ist dann jedoch nicht mehr im Bilanzbereich „Rückstellungen“ zu bilanzieren, sondern im 
Bilanzbereich „Verbindlichkeiten“ anzusetzen. In den Fällen, in denen Beteiligungsverpflichtungen der Gemeinde 
vorliegen, sollte auch der Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss (vgl. § 44 GemHVO NRW) die entspre-
chenden Angaben enthalten. Die Angabepflicht besteht auch deshalb, weil diese gemeindlichen Verpflichtungen 
aus vorhergehenden Pensionsverpflichtungen der Gemeinde entstanden sind und deshalb regelmäßig weiterhin 
in der gemeindlichen Bilanz, jedoch im Bilanzbereich „Rückstellungen“ angesetzt sind. 
 
 
4.3.4.2.2 Die Beteiligung nach dem Beamtenversorgungsgesetz 
 
Die Gemeinde hat sich auch bei einem länderübergreifenden Dienstherrnwechsel einer Beamtin oder des Beam-
ten an den künftigen Versorgungslasten zu beteiligen. Das bislang in § 107b BeamtVG und in § 92b SVG gere-
gelte Erstattungsmodell ist durch ein pauschalierendes Abfindungsmodell ersetzt worden, wonach die Versor-
gungsanwartschaften zum Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels abgegolten werden sollen (vgl. Versorgungslas-
tenteilungs-Staatsvertrag). Dieses bedingt aber, dass die bisher bereits bestehenden Verpflichtungen der Ge-
meinde weiterhin zu bilanzieren sind, soweit diese nicht in ein Abfindungsmodell einbezogen werden. 
 
 
4.3.4.2.3 Die Beteiligung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz 
 
Für die Gemeinde besteht zudem eine landesbezogene Beteiligungspflicht an künftigen Versorgungsleistungen 
an ihre früheren Beschäftigten durch das Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW (VLVG NRW). Nach diesem 
Gesetz haben sich bei einem Wechsel einer Beamtin oder eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn in Nord-
rhein-Westfalen alle vorherigen Dienstherrn an den tatsächlichen Versorgungslasten zu beteiligen, die der letzte 
Dienstherr nach den versorgungsrechtlichen Regelungen zu tragen hat (vgl. § 1 VLVG NRW). Bestehen bei der 
Gemeinde solche Beteiligungsverpflichtungen, sind diese unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ 
anzusetzen. Im Jahresabschluss sollten dazu im Anhang die entsprechenden Angaben enthalten sein. 
 
 
4.3.4.2.4 Die Beteiligung nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag  
 
Der Bund und die Länder haben mit dem „Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und 
länderübergreifenden Dienstherrnwechseln“ (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) vereinbart, auf eine ge-
setzliche Regelung über den Versorgungslastenausgleich zu verzichten. Dieser Staatsvertrag gilt auch für die 
Gemeinden (vgl. § 1 des Staatsvertrages). Durch diesen Staatsvertrag wird das bislang in § 107b BeamtVG und 
in § 92b SVG geregelte Erstattungsmodell durch ein pauschalierendes Abfindungsmodell ersetzt, wonach die 
Versorgungsanwartschaften zum Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels abgegolten werden. Nach diesem Staats-
vertrag ist zu verfahren, denn er ist bundesweit anzuwenden.  
 
 
4.3.4.3 Rückstellungen aus besonderem Anlass 
 
4.3.4.3.1 Die Rückstellungen wegen Altersteilzeit  
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ sind auch die Rückstellungen aus der Gewährung von Alters-
teilzeit für Beschäftigte anzusetzen, wenn die Altersteilzeit aufgrund des Dienstrechts oder auf der Grundlage 
eines Tarifvertrages oder einer Betriebsvereinbarung gewährt wird. Abhängig vom vereinbarten Arbeitszeitmodell 
kann es erforderlich werden, Rückstellungen wegen erbrachter Arbeitsleistungen des Beschäftigten zu bilden. Für 
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einen Beschäftigten mit reduzierter Arbeitszeit, der gleichwohl in einem Teil der Altersteilzeit mehr Arbeitsleistun-
gen erbringt, er aber dafür nur zum Teil entlohnt wird, weil die Bezahlung anhand der reduzierten Arbeitszeit 
erfolgt, entsteht für die Gemeinde ein Erfüllungsrückstand. Aufgrund dessen ist von der Gemeinde eine Rückstel-
lung wegen Altersteilzeit zu bilden.  
 
Bei der Gewährung von Altersteilzeit können die erforderlichen Rückstellungen frühestens ab dem Zeitpunkt des 
Abschlusses einer vertraglichen Vereinbarung mit dem betreffenden Beschäftigten in der gemeindlichen Bilanz 
angesetzt werden. Es bietet sich aber grundsätzlich an, derartige Rückstellungen erst ab dem Zeitpunkt der tat-
sächlichen Inanspruchnahme der Altersteilzeit durch die gemeindlichen Beschäftigten in der Bilanz der Gemeinde 
anzusetzen. Eine vorsorgliche Rückstellungsbildung auf der Grundlage möglicherweise allgemein geäußerter 
Interessenten von Beschäftigten der Gemeinde für die Altersteilzeit ist nicht zulässig. Es muss schon eine Kon-
kretisierung auf bestimmte Beschäftigte möglich sein. 
 
 
4.3.4.3.2 Die Rückstellungen wegen Urlaubsansprüchen und Arbeitszeitguthaben  
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ sind auch die Rückstellungen für zu übertragende Urlaubsan-
sprüche und Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten der Gemeinde anzusetzen. Eine grundsätzliche Verpflichtung 
zur Rückstellungsbildung entsteht für die Gemeinde aus nicht beanspruchtem Urlaub der Beschäftigten im abge-
laufenen Haushaltsjahr sowie aus bestehenden Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten zum jeweiligen Abschluss-
stichtag. Ein solcher Rückstand bzw. die Übertragung von Urlaubs- und Ausgleichsansprüchen ins folgende 
Haushaltsjahr stellt eine Geldschuld der Gemeinde gegenüber den Beschäftigten dar. In den Fällen, in denen 
zum Abschlussstichtag noch entsprechende Ansprüche der Beschäftigten bestehen bzw. übertragen werden und 
von der Gemeinde eine Abgeltung durch Urlaub, Freizeitausgleich oder eine Barabgeltung vorgesehen bzw. nicht 
ausgeschlossen worden ist, muss von ihr eine periodengerechte Abgrenzung sachgerecht vorgenommen und 
entsprechend eine Rückstellung für derartige Zwecke in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden. 
 
 Die Bemessung solcher Rückstellungen baut auf einem Mengen- als auch auf einem Wertgerüst auf. So sollte es 
im Rahmen der gemeindlichen Personalwirtschaft möglich sein, die noch nicht genommenen Urlaubstage und die 
Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten mengenmäßig festzustellen. Dabei sind die einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen sowie die örtlich getroffenen Regelungen ausreichend zu berücksichtigen. Die wertmäßige Be-
messung kann auf der Grundlage der gezahlten Vergütungen vorgenommen werden, wobei eine Durchschnitts-
bildung als zulässig anzusehen ist. Es ist dabei jedoch der künftige Zeitpunkt der Inanspruchnahme durch die 
Beschäftigten zu berücksichtigen. Die Gemeinde darf auf eine Rückstellungsbildung für die bestehenden Ansprü-
che ihrer Beschäftigten dann verzichten, wenn eine Abgeltung der Ansprüche der Beschäftigten nach dem jewei-
ligen Abschlussstichtag nicht erfolgen soll. Sie kann auf eine Rückstellungsbildung auch dann verzichten, wenn 
im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses die bestehenden Ansprüche ihrer Beschäftigten von geringfü-
giger Bedeutung für die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind. 
 
 
4.3.4.3.3 Die Rückstellungen wegen Erhaltungsaufwand bei Kindertageseinrichtungen 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ sind auch Verpflichtungen der Gemeinde für die Erhaltung 
von Tageseinrichtungen für Kinder anzusetzen, wenn die Gemeinde die nach der Betriebskostenverordnung 
(BKVO) vom 11.03.1994 (GV. NRW. S. 144, SMBl. NRW. 216) zugewiesene Erhaltungspauschale noch nicht in 
vollem Umfang einsetzt bzw. zweckentsprechend verwendet hat. Das Land geht bei der Verteilung der Erhal-
tungspauschale von einem durchschnittlichen Erhaltungsaufwand in den Tageseinrichtungen für Kinder aus. Es 
können aber aus örtlichen Gründen heraus durchaus Abweichungen bei dieser Sachlage entstehen, denn die 
Gemeinde muss die Erhaltung der Einrichtungen grundsätzlich in vollem Umfang tragen. In den Fällen, in denen 
die Erhaltungsmaßnahmen in den Tageseinrichtungen für Kinder nicht mindestens wie durchschnittlich (seitens 
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des Landes) ermittelt, von der Gemeinde vorgenommen werden, sind diese dann als unterlassene Erhaltungen 
zu bewerten. Die Gemeinde muss in diesen Fällen eine entsprechende Rückstellung in ihrer Bilanz ansetzen.  
 
 
4.3.4.4 Die Drohverlustrückstellung 
 
4.3.4.4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde hat in den Fällen drohender Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren 
die notwendigen Rückstellungen zu bilden. Diese gemeindliche Pflicht ist eine Auswirkung des zu beachtenden 
Imparitätsprinzips (vgl. § 32 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO NRW). Derartige Rückstellungen betreffen ausschließ-
lich Außenverpflichtungen der Gemeinde, bei denen die künftigen Aufwendungen im Zusammenhang mit den 
zukünftigen Erträgen stehen, sodass von der Gemeinde nur im Umfang der entstehenden Differenz eine Drohver-
lustrückstellung in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden darf.  
 
Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, für jeden möglichen Verlust aus schwebenden Geschäften und aus laufenden 
Verfahren eine Rückstellungsbildung vorzunehmen. Es ist dazu als mögliche als Abgrenzung bestimmt worden, 
dass Rückstellungen von der Gemeinde nur zu bilden sind, sofern der voraussichtliche Verlust für die Gemeinde 
nicht geringfügig sein wird. Die Bestimmung der Geringfügigkeitsgrenze liegt dabei in der Eigenverantwortung der 
Gemeinde. Sie soll bei deren Festlegung insbesondere die örtlichen haushaltsmäßigen Auswirkungen berück-
sichtigen, aber auch feststellen, ob ein künftiger Verpflichtungsüberschuss für die Gemeinde entstehen wird (Sal-
do aus künftigen Aufwendungen und künftigen Erträgen). Außerdem darf das die Rückstellungsbildung auslösen-
de Ereignis erst nach dem gemeindlichen Geschäftsabschluss liegen.    
 
 
4.3.4.4.2 Die Rückstellungen für drohende Verluste  
 
4.3.4.4.2.1 Die Rückstellungen bei Verlusten aus schwebenden Geschäften 
 
Die Gemeinde ist nach der Vorschrift verpflichtet, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften eine 
Rückstellung zu bilden. Ein schwebendes Geschäft im bilanziellen Sinne ist dabei als ein einmaliges Geschäft 
oder ein Geschäft auf Dauer (Dauerschuldverhältnis) zu verstehen. Es liegt z.B. vor, wenn ein zweiseitig ver-
pflichtender Vertrag besteht, der auf einen Leistungsaustausch ausgerichtet ist und von beiden Vertragspartnern 
noch nicht erfüllt worden ist. Bei einem schwebenden Geschäft fallen daher Vertragsabschluss und Vertragserfül-
lung zeitlich auseinander. Mögliche Gegenstände von derartigen schwebenden Geschäften können Lieferungen 
von Vermögensgegenständen, Leistungen in Form von Nutzungsüberlassungen oder ein sonstiges Tun oder 
Unterlassen sein.  
 
Der Schwebezustand eines solchen Geschäftes beginnt grundsätzlich mit dem rechtswirksamen Abschluss, denn 
Anspruch und Verpflichtung müssen bereits entstanden sein. Bei Genehmigungsvorbehalten entsteht ein schwe-
bendes Geschäft erst nach erfolgter Genehmigung. Wichtig ist bei der Qualifizierung von schwebenden Geschäf-
ten auch, dass eine Bindungswirkung besteht. Der Schwebezustand wird durch die Erfüllung der Sachleistung 
beendet. Dagegen bewirkt die Erbringung der geldmäßigen Gegenleistung i.d.R. nicht die Beendigung des 
Schwebezustands. Ist aber im Einzelfall eine Vorauszahlung (vollständige oder teilweise Erfüllung der Gegenleis-
tung vor der Sachleistung) vereinbart, bleibt das schwebende Geschäft bestehen, bis die Sachleistung erfüllt ist.  
 
Bei teilweise zu erbringender Sachleistung endet das schwebende Geschäft durch die Erbringung einer solchen 
Teilleistung im betreffenden Umfang. Nach Erbringung der Sachleistung (Beendigung des Schwebezustands) ist 
ein Anspruch auf eine Gegenleistung oder eine Verpflichtung zur Gegenleistung zu bilanzieren. In den Fällen, in 
denen aus einem schwebenden Geschäft ein Verlust droht, d. h. der Wert der Leistungen der Gemeinde über-
steigt den Wert der Leistungen des Dritten, und das dafür ausschlaggebende Ereignis ist zwischen dem Ver-
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tragsabschluss und dem Abschlussstichtag eingetreten, muss die Gemeinde für den zu erwartenden Verlust, 
soweit er nicht geringfügig ist, eine entsprechende Rückstellung bilden. Es ist nicht zulässig, die Bildung einer 
Rückstellung durch eine außerplanmäßige Abschreibung des aktivierten Vermögensgegenstandes zu ersetzen.  
 
Die Voraussetzungen für eine außerplanmäßige Abschreibung durch die Gemeinde liegen nicht vor, solange das 
schwebende Geschäft der Gemeinde anhält, denn in dieser Zeit kann noch nicht von einer dauernden Wertmin-
derung des betreffenden Vermögensgegenstandes ausgegangen werden. Ein möglicher Verlust muss für die 
Gemeinde aufgrund konkreter Tatsachen vorhersehbar sowie in der Höhe quantifizierbar sein, aber auch eine 
wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde darstellen. Ist dies der Fall, muss eine Rückstellung für drohende 
Verluste aus schwebenden Geschäften passiviert werden, z. B. bei gemeindlichen Verträgen über Zinsswaps und 
Währungsswaps. 
 
 
4.3.4.4.2.2 Die Rückstellungen bei Verlusten aus laufenden Verfahren 
 
Die Gemeinde ist nach der Vorschrift verpflichtet, für drohende Verluste aus laufenden Verfahren entsprechende 
Rückstellungen zu bilden. Unter dem Begriff „Verfahren“ sind dabei Verwaltungsvorgänge zu verstehen, die auf 
einer rechtlichen Grundlage aufbauen und im Rahmen des Verwaltungsverfahrensgesetzes durch einen Bescheid 
abgewickelt werden, z.B. die Heranziehung Dritter zur Zahlung von Steuern, Beiträgen u.a. Solche Verwaltungs-
verfahren sind als laufend zu qualifizieren, wenn ein von der Gemeinde erlassener Bescheid noch nicht rechts-
kräftig geworden ist. Dieser Sachverhalt ist gegeben, wenn die Rechtsmittelfrist noch nicht abgelaufen ist oder 
diese durch ein anhängiges Widerspruchs- oder Klageverfahren noch läuft.  
 
Die Gemeinde muss daher z. B. bei einem anhängigen Gerichtsverfahren das Verfahrensrisiko einschätzen, um 
das Erfordernis einer Rückstellungsbildung beurteilen zu können. Die örtliche Einschätzung sowie die Bemes-
sung der gebildeten Rückstellung sind zu dokumentieren. Diese Gegebenheiten stellen daher keinen Anlass für 
eine Wertberichtigung der gemeindlichen Forderung dar, sondern erfordern ggf. die Bildung einer Rückstellung. 
Für die Bemessung einer Rückstellung können dabei z. B. der Streitwert und der Streitgegenstand, der Grund 
und der Stand des Verfahrens, aber auch die möglichen Nebenkosten, z. B. Anwaltskosten, bis hin zu den Kosten 
weiterer Instanzen eine Grundlage bilden.  
 
Von der Gemeinde ist dabei die durch Bescheid festgesetzte Forderung aufrechtzuerhalten. Diese Sachlage gilt 
solange, bis das Verfahren abgeschlossen ist oder die Gemeinde ihren ursprünglichen Bescheid abändert. Erst 
mit Bestandskraft des Bescheides in seiner ursprünglichen oder in abgeänderter Form, z.B. durch Urteil oder 
Vergleich mit dem betroffenen Dritten, sind die bilanziellen Ansätze in der gemeindlichen Bilanz entsprechend 
anzupassen. Eine solche sachliche Festlegung berücksichtigt, dass die Gemeinde nicht an der Erfüllung ihrer 
Forderung durch den Schuldner zweifelt, sondern vielmehr der Schuldner die Forderung der Gemeinde überprü-
fen lassen will. 
 
Bei laufenden Verfahren im Rahmen der gemeindlichen Beitragserhebung, bei denen die Gemeinde davon 
ausgeht bzw. erwartet, dass das laufende Verfahren nicht im vollen Umfang gewonnen wird, ist sie nicht verpflich-
tet, in der Höhe eines möglichen Beitragsverzichts eine entsprechende Rückstellung für drohende Verluste aus 
laufenden Verfahren zu bilden. Für diese Vorgehensweise spricht, dass aus einem verlorenen Prozess bzw. lau-
fenden Verfahren über einseitige Beitragsansprüche der Gemeinde kein unmittelbarer haushaltsmäßiger Verlust 
für die Gemeinde entsteht. Den Aufwendungen der Gemeinde aus einer vorzunehmenden Anpassung der Bei-
tragserhebung stehen gleichzeitig Erträge aus der Anpassung des betreffenden Sonderpostens gegenüber. Der 
Verzicht auf die Rückstellungsbildung ist auch als sachlich vertretbar anzusehen. 
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4.3.4.4.3 Die Rückstellungen zur Absicherung eines Fremdwährungsrisikos 
 
Bei der Aufnahme von Krediten in fremder Währung muss von der Gemeinde, abhängig von der Höhe des Wech-
selkursrisikos, gleichzeitig eine Risikovorsorge getroffen werden. Sie soll regelmäßig darin bestehen, dass die 
Vorteile der Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten in fremder Währung nicht bereits zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses vollständig für Zwecke des gemeindlichen Haushalts abgeschöpft werden. Ein Teil davon ist als 
„Absicherung des Fremdwährungsrisikos“ zurückzulegen, bis gesichert ist, dass sich das Fremdwährungsrisiko 
nicht mehr realisiert. Dieses ist i.d.R. erst nach Ablauf des Darlehensvertrages bzw. nach Rückzahlung des auf-
genommenen Fremdwährungskredites der Fall und nicht abhängig von den vereinbarten Zinsbindungsfristen.  
 
Diese Risikovorsorge ist in Form einer Rückstellung entsprechend § 36 Absatz 5 GemHVO NRW vorzunehmen. 
Sollten keine konkreten Anhaltspunkte für die Bestimmung der Höhe der notwendigen Risikovorsorge vorliegen, 
ist die Rückstellung mit einem Betrag in Höhe der Hälfte des Zinsvorteils der Gemeinde aus ihrer Kreditaufnahme 
in ausländischer Währung anzusetzen. Die Rückstellung ist nach Wegfall des Fremdwährungsrisikos ertragswirk-
sam aufzulösen. Weitere Hinweise enthält der Runderlass des Innenministeriums über Kredite und kreditähnliche 
Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV) vom 09.10.2006 (SMBl. NRW. 652). 
 
 
4.3.4.5 Weitere gemeindliche Rückstellungsarten 
 
4.3.4.5.1 Die Rückstellungen wegen besonderer örtlicher Sachverhalte 
 
Gemeindliche Rückstellungen können für eine unbestimmte Anzahl von örtlichen Sachverhalten gebildet werden. 
So bestehen eine Vielzahl von besonderen gemeindlichen Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach 
zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, eine Außenverpflichtung darstellen und der zu leistende 
Betrag nicht geringfügig ist. Solche Sachverhalte bei der Gemeinde erfordern dann grundsätzlich eine Rückstel-
lungsbildung durch die Gemeinde.  
 
Andererseits bestehen aber auch örtliche Sachverhalte, bei denen die Bildung einer Rückstellung nicht zulässig 
ist, z.B. für die Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch eigenes Personal der Gemeinde, weil die 
Vorschrift eine solche Aufwandsrückstellung nicht zulässt und der bei der Gemeinde insgesamt entstehende 
Personalaufwand originär und nicht nach den verschiedenen Arten der Beschäftigung in der gemeindlichen Ver-
waltung in der Ergebnisrechnung der Gemeinde erfasst werden soll. Einige Beispiele für zulässige gemeindliche 
Rückstellungen werden nachfolgend benannt (vgl. Abbildung). 
 

 
Weitere zulässige gemeindliche Rückstellungen 

 
- Verpflichtungen für Schadenersatzleistungen. 

 
 

- Verpflichtungen für die Beseitigung von Umweltlasten. 
 
 

- Verlustabdeckungen oder Ausgleichsverpflichtungen gegenüber gemeindlichen Betrieben. 
 

 
- Verpflichtungen wegen der Jahresabschlussprüfung, jedoch nur in Höhe des Anteils für Dritte, soweit diese 

an dieser örtlichen Prüfung  als Abschlussprüfer beteiligt werden. 
 
 
- Verpflichtungen wegen der Gesamtabschlussprüfung, jedoch nur in Höhe des Anteils für Dritte, soweit 

diese an dieser örtlichen Prüfung als Abschlussprüfer beteiligt werden. 
 
 
- Verpflichtungen der Gemeinde als Steuerzahler gegenüber dem Staat, z.B. aus ihren Betrieben gewerbli-
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Weitere zulässige gemeindliche Rückstellungen 

cher Art oder wegen eines Grunderwerbs (Verpflichtung zur Zahlung von Grunderwerbssteuer).  
 

 
- Verpflichtungen wegen gesetzlicher Leistungsansprüche Dritter, die bei der Gemeinde beantragt worden 

sind, aber den Dritten noch nicht gewährt wurden. 
 

Abbildung 579 „Weitere zulässige gemeindliche Rückstellungen“ 
 
Von der Gemeinde ist das Erfordernis einer Rückstellungsbildung für jeden Einzelfall zu prüfen. Das festgestellte 
Ergebnis ist unabhängig davon, ob tatsächlich eine Rückstellung in der gemeindlichen Bilanz angesetzt wird, zu 
dokumentieren. Es kann außerdem geboten sein, die örtliche Rechnungsprüfung bei der Entscheidung zu beteili-
gen, mindestens dann, wenn diese im Rahmen der gemeindlichen Jahresabschlussprüfung tätig ist. 
 
 
4.3.4.5.2 Weitere gesetzlich vorgesehene Rückstellungen 
 
Nach § 36 Absatz 6 GemHVO NRW dürfen Rückstellungen für andere Zwecke unter dem Bilanzposten „Sonstige 
Rückstellungen“ nur angesetzt werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Mit dieser 
Vorschrift wird klargestellt, dass die Gemeinden nur dann Rückstellungen für andere Zwecke bilden dürfen, wenn 
die Voraussetzungen nach den Vorschriften der Absätze 4 oder 5 erfüllt sind. Es ist daher den Gemeinden nicht 
erlaubt, aus örtlichen Verhältnissen heraus für noch selbst gewählte andere Zwecke Rückstellungen zu bilden. 
Von diesem Verbot besteht nur dann eine Ausnahme, wenn die Bildung von besonderen Rückstellungen aus-
drücklich zugelassen wird, z.  B. durch fachgesetzliche Vorschriften (vgl. Reglungen im Landesabfallgesetz). In 
diesen Fällen ist das in der Vorschrift enthaltene Verbot für die Gemeinde, Rückstellungen zu bilden (vgl. § 36 
Absatz 6 GemHVO NRW), nachrangig gegenüber den Regelungen in speziellen Verordnungen und Gesetzen. 
 
 
4.3.4.5.3 Zulässige Rückstellungsarten nach § 36 GemHVO NRW 
 
Durch die abschließende Aufzählung der zulässigen Rückstellungen in § 36 GemHVO NRW dürfen für andere 
Sachverhalte, die mögliche ungewisse Verbindlichkeiten aus örtlicher Sicht darstellen könnten, keine Rückstel-
lungen gebildet werden, wenn sich örtliche Steuersachverhalte, die noch nicht Gegenstand eines gemeindlichen 
Verwaltungsverfahrens (z. B. Verfahren zum Erlass eines rechtskräftigen Steuerbescheides) sind, ggf. grundsätz-
lich und in allgemeiner Form unter die Bestimmungen des § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO NRW subsumieren 
lassen. Die Festlegung, dass aus der Festsetzung oder der Fälligkeit gemeindlicher Steuern eine Zurechnung der 
Ressourcen zum Haushaltsjahr vorzunehmen ist, ist sachgerecht und vertretbar.  
 
Gemeindeübergreifend dürfen von den Gemeinden daher auch keine Rückstellungen für Sachverhalte im Rah-
men des Gemeindefinanzausgleichs sowie für von der Gemeinde zu zahlende Umlagen gebildet werden. Kommt 
es aber nach dem Erlass eines gemeindlichen Bescheides zu einem Widerspruch des Betroffenen gegen den 
Bescheid bzw. zu einem Klageverfahren ist von der Gemeinde zum Abschlussstichtag zu prüfen und zu entschei-
den, ob in einem solchen Fall eine Rückstellung für drohende Verluste aus laufenden Verfahren in der gemeindli-
chen Bilanz angesetzt werden muss, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird. 
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4.4 Zu Nummer 4 (Verbindlichkeiten): 
 
4.4.0 Das Bestehen von Verbindlichkeiten 
 
4.4.01 Der Begriff „Verbindlichkeiten“ 
 
Die Gemeinde hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass ihre Verpflichtungen erst bei Fälligkeit 
erfüllt werden (vgl. § 23 Abs. 3 GemHVO NRW). Soweit die Gemeinde am Abschlussstichtag des Haushaltsjah-
res die von ihr eingegangenen Verpflichtungen noch nicht oder noch nicht vollständig erfüllt hat, stellen diese 
gemeindliche Verbindlichkeiten dar. Derartige Verbindlichkeiten liegen immer dann vor, wenn die Gemeinde ge-
genüber einem Dritten zu einer konkreten Leistungserbringung aufgrund von privatrechtlichen oder öffentlich-
rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen verpflichtet ist. Derartige gemeindliche Verbindlichkeiten stellen eine 
wirtschaftliche Belastung der Gemeinde dar, wenn die Gemeinde sicher von einer Verminderung ihres Vermö-
gens ausgehen kann. 
 
Die gemeindlichen Verbindlichkeiten beziehen sich i.d.R. auf Geldleistungen, bei denen der Leistungszwang für 
die Gemeinde betragsmäßig hinreichend konkret bestimmt sein muss. Quantifizierbar ist eine gemeindliche Ver-
pflichtung, wenn sie zum Abschlussstichtag der Höhe nach konkret benannt werden kann, z.B. durch den Rück-
zahlungsbetrag eines aufgenommenen Darlehens bzw. durch den zu erbringenden Erfüllungsbetrag (vgl. § 91 
Absatz 2 GO NRW). In der gemeindlichen Bilanz ist jedoch nicht der von der Gemeinde insgesamt in Anspruch 
genommene Betrag an Fremdkapital, sondern es sind jeweils Verbindlichkeitsbeträge, getrennt nach Arten bzw. 
Herkunft, zu passivieren. Die von Kreditgebern eingeräumte Kreditlinie stellt dabei für die Gemeinde keine passi-
vierungsfähige Verbindlichkeitsgröße dar.  
 
Bei einem von der Gemeinde aufgenommenen Darlehen kann ggf. auch eine Differenz zwischen dem Rückzah-
lungsbetrag und dem Auszahlungsbetrag bestehen, z.B. durch ein Disagio. In den Fällen, in denen der Rückzah-
lungsbetrag einer gemeindlichen Verbindlichkeit höher ist als der erhaltene Auszahlungsbetrag, darf der Unter-
schiedsbetrag in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen werden. Dieser Betrag ist dann durch 
planmäßige jährliche Abschreibungen, die auf die gesamte Laufzeit der Verbindlichkeit verteilt werden können, 
aufzulösen (vgl. § 42 Absatz 2 GemHVO NRW).  
  
 
4.4.02 Der Bilanzausweis von Verbindlichkeiten 
 
In der gemeindlichen Bilanz sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde anzusetzen, wenn diese am Abschluss-
stichtag wirtschaftlich noch bestehen, weil die Gemeinde ihre Verpflichtung noch nicht oder noch nicht vollständig 
erfüllt hat. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Gläubiger Kenntnis von der Verpflichtung der Gemeinde hat. 
Für die Passierung in der gemeindlichen Bilanz ist ausschlaggebend, dass aus Sicht der Gemeinde als Schuldner 
eine Verpflichtung gegenüber einem Dritten vorliegt. Die Verbindlichkeiten der Gemeinde entstehen dabei regel-
mäßig aus den gemeindlichen Geschäftsbeziehungen mit Dritten, z. B. aus der Aufnahme von Krediten, aus Lie-
ferungen und Leistungen, aus Transferleistungen Dritter.  
 
Der Ansatz der Verbindlichkeiten der Gemeinde in der gemeindlichen Bilanz orientiert sich daher im Wesentlichen 
an den möglichen Arten von Verbindlichkeiten. Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist dabei ein Auf-
fangposten für die Verbindlichkeiten der Gemeinde, die nicht unter einem anderen Verbindlichkeitsposten geson-
dert anzusetzen sind. Unter den anderen Bilanzposten sind daher regelmäßig die originären Verbindlichkeiten der 
Gemeinde anzusetzen, z. B. unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ nur die von 
der Gemeinde aufgrund ihrer Investitionstätigkeit aufgenommenen Kredite. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten 
der Gemeinde zählen deshalb auch gemeindliche Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warenge-
schäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. Die Arten der gemeindlichen Verbindlichkeiten 
werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
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Abbildung 580 „Die Verbindlichkeiten in der gemeindlichen Bilanz“ 
 
Es können in Einzelfällen aber auch Anleihen in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen sein. In diesen Fällen wer-
den durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen (Kommunalobligationen) die Rechte der Gläubiger verbrieft 
und es entstehen in deren Umfang zu erfüllende Verbindlichkeiten für die Gemeinde. Außerdem sind für den 
Bilanzausweis von gemeindlichen Verbindlichkeiten weder die Auszahlungsvereinbarungen noch die Vereinba-
rungen über die Tilgung sowie die Zinsen ausschlaggebend. 
 
Dem Ansatz von Verbindlichkeiten in der gemeindlichen Bilanz muss zudem eine Abgrenzungsprüfung durch die 
Gemeinde vorausgehen. Es muss dabei beurteilt werden, ob nicht statt einer Verbindlichkeit eine Rückstellung 
auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist oder ein nicht zu bilanzierendes Haftungsverhältnis 
besteht. Die Haftungsverhältnisse der Gemeinde als mögliche künftige Verpflichtungen der Gemeinde sind ge-
sondert im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel anzugeben (vgl. § 47 Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW). 
 
 
4.4.03 Der Umfang des Bilanzansatzes 
 
Der Bilanzausweis von Verbindlichkeiten in der gemeindlichen Bilanz nach den möglichen Arten erfordert von der 
Gemeinde auch die Ermittlung der Höhe des Bilanzansatzes. Ein solcher Ansatz ist regelmäßig am Volumen des 
aufgenommenen Kredites einschließlich der geleisteten Rückzahlungen zu bemessen, sodass die zum Ab-
schlussstichtag noch bestehenden Tilgungsverpflichtungen der Gemeinde bestimmend für den einzelnen Bilanz-
ansatz der gemeindlichen Verbindlichkeiten sind. Es ist für die Passivierung von gemeindlichen Verbindlichkeiten 
jedoch nicht erheblich, ob im Innenverhältnis die Belastung der Gemeinde durch einen Dritten ausgeglichen wird. 
Vielmehr ist die Gemeinde für den Gläubiger der Schuldner, an den er sich hinsichtlich der Erfüllung halten kann.  
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Eine ggf. bestehende Ausgleichsverpflichtung ist in diesen Fällen, auch unter Beachtung des Saldierungsverbots 
nach Absatz 2 der Vorschrift, auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz als Forderung anzusetzen. Außerdem 
dürfen in der gemeindlichen Bilanz keine Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften der Gemeinde ange-
setzt werden. Bei der Bemessung des bilanziellen Ansatzes von Verbindlichkeiten sind insbesondere das allge-
mein geltende Bruttoprinzip und das Vollständigkeitsgebot zu beachten (vgl. § 41 Absatz 2 GemHVO NRW). Es 
ist daher grundsätzlich nicht zulässig, die gemeindlichen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten mit den von der 
Gemeinde zu bilanzierenden Forderungen gegenüber diesen Dritten zu verrechnen bzw. zu saldieren. Eine Ver-
rechnung kann jedoch in Einzelfällen aufgrund besonderer Rechtsvorschriften zulässig sein. 
 
 
4.4.04 Die Fremdwährungsverbindlichkeiten 
 
Die Gemeinde hat die Fremdwährungsverbindlichkeiten nicht in der ggf. aufgenommenen ausländischen Wäh-
rung, sondern immer in Euro in ihrer Bilanz anzusetzen. Die gemeindlichen Fremdwährungsverbindlichkeiten sind 
daher umzurechnen und mit dem Euro-Betrag anzugeben, den die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Verpflichtung 
aufbringen muss. Dafür ist der Zeitpunkt der Begründung mit dem Devisenkurs am Zugangstag heranzuziehen. 
Dieser Wert ist bei sinkenden Devisenkursen beizubehalten. Bei steigenden Devisenkursen ist dagegen der sich 
danach ergebende höhere Wert der Verbindlichkeit am Bilanzstichtag auszuweisen. Liegt der Devisenkurs am 
Bilanzstichtag unter dem Buchkurs, aber noch über dem Devisenkurs vom Zugangstag (wenn eine Verbindlichkeit 
in Vorjahren wegen gestiegenen Kurses aufgewertet wurde), darf der niedrigere Kurs am Bilanzstichtag verwen-
det werden, soweit der Anschaffungswert nicht unterschritten wird.  
 
Die währungsbezogenen Derivatgeschäfte aber auch die zinsbezogenen Finanzgeschäfte, die im Zusammen-
hang mit einem Kredit abgeschlossen wurden, sind im Anhang anzugeben. Außerdem sind nach § 44 Absatz 2 
Nummer 7 GemHVO NRW entsprechende Angaben zum Kurs der Währungsumrechnung zu machen. Da oftmals 
die Gemeinden auch Kredite im Ausland aufnehmen, geht es nicht allein darum, im Anhang zu zeigen, in welcher 
Höhe dieser Sachverhalt in der Währung „Euro“ auszudrücken wäre, sondern auch das damit ggf. verbundene 
Risikopotential offen zu legen. Es ist daher sachgerecht, dass dazu die Gemeinde auch die jeweils betroffenen 
Kreditvolumina angibt. 
 
 
4.4.05 Die Gesamtschuldnerschaft 
 
Die Gemeinde kann in besonderen Fällen auch einer von mehreren Schuldnern sein, die eine Leistung in der 
Weise einem Dritten schulden. Jeder der Schuldner kann dabei verpflichtet sein, die ganze Leistung zu bewirken. 
Der Gläubiger ist aber nur berechtigt, die geschuldete Leistung nur einmal zu fordern. In solchen Fällen liegt eine 
Gesamtschuldnerschaft vor. Der Gläubiger hat dabei die Wahl, die geschuldete Leistung nach seinem Belieben 
von jedem der Schuldner ganz oder zu einem Teil fordern. Bis zur Bewirkung der gesamten geschuldeten Leis-
tung bleiben sämtliche Schuldner gegenüber dem Gläubiger verpflichtet (vgl. § 412 BGB).  
 
Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde bzw. jeder Schuldner die Verbindlichkeit in ihrer vollen Höhe in ihrer 
Bilanz anzusetzen. Jedoch kann die wirtschaftliche Belastung durch einen zu aktivierenden Rückgriffs- bzw. Aus-
gleichsanspruch gegenüber den übrigen Schuldnern vermindert werden. In den Fällen, in denen die Gemeinde 
die Gesamtschuld begleicht, kann sie entsprechende Forderungen gegenüber den übrigen Schuldnern bilanzie-
ren. Es ist aber nicht zulässig, den Teil der Gesamtschuld, der von den anderen Schuldnern zu tragen wäre, als 
Eventualverbindlichkeit zu behandeln, die nicht zu bilanzieren ist.  
 
In beiden Bilanzierungsfällen ist es jedoch wegen des Verrechnungsverbots zwischen Aktiv- und Passivposten 
nicht zulässig, eine Saldierung der Verbindlichkeiten und der Ansprüche vorzunehmen. Lediglich in den Fällen, in 
denen zwischen den Schuldnern eine Vereinbarung besteht, dass jeder Schuldner der Gesamtschuld für seine 
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anteilige Schuld selbst die Tilgungsleistungen erbringt, braucht die Gemeinde nur eine Verbindlichkeit in der Höhe 
ihres Anteils zu bilanzieren. Im Anhang im Jahresabschluss der Gemeinde sind dann entsprechende Angaben 
über solche örtlichen Sachverhalte zu machen. 
 
 
4.4.06 Die Bilanzierung von Zinsderivaten 
 
Die Gemeinde hat vor der Bilanzierung von Zinsderivaten eine sachgerechte Analyse der gegebenenfalls beste-
henden Sicherungsbeziehungen im Rahmen der abgeschlossenen Finanzgeschäfte vorzunehmen. Insbesondere 
sind dabei der Grundsatz der Einzelbewertung (vgl. § 32 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO NRW) sowie das Vor-
sichtsprinzip (vgl. § 32 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO NRW) zu beachten.  
 
Die Gemeinde ist in diesem Zusammenhang verpflichtet, den Sicherungszusammenhang zwischen dem Grund- 
und dem Sicherungsgeschäft über die gesamte Laufzeit des abgeschlossenen Finanzgeschäftes nachvollziehbar 
und transparent zu dokumentieren (vgl. Runderlass des Innenministeriums vom 09.10.2006; SMBl. NRW. 652). 
Es bietet sich für die Gemeinde jedoch an, bei solchen Finanzgeschäften für den Ansatz in der gemeindlichen 
Bilanz eine Bewertungseinheit zu bilden. Für die Bilanzierung von Zinsderivaten ist es geboten, dass besondere 
Voraussetzungen kumulativ vorliegen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bilanzierung von Zinsderivaten 

 
 
Für die Bilanzierung von Zinsderivaten müssen folgende Voraussetzungen kumulativ 
vorliegen: 
 
-     Beim Grund- und Sicherungsgeschäft muss aufgrund des diese Geschäfte beeinflussenden Risikopa-

rameters eine gegenläufige Wertentwicklung vorliegen (Homogenität der Risiken). 
 
 
-     Der Sicherungszusammenhang zwischen dem Grund- und dem Sicherungsgeschäft muss für den 

gesamten Zeitraum des abgeschlossenen Finanzgeschäftes der Gemeinde gegeben bzw. zu mindes-
tens herstellbar sein (zeitliche Kongruenz). 

 
 
-     Das Volumen des Sicherungsgeschäftes darf das Volumen der Grundgeschäfte im Rahmen der ab-

geschlossenen Finanzgeschäfte übersteigen (abstrakte Konnexität). 
 

Abbildung 581 „Die Bilanzierung von Zinsderivaten“ 
 
Zur gemeindlichen Dokumentation gehört vor allem, die Art des Risikos, die Ziele und Strategie der Sicherung 
festzuhalten, das Grundgeschäft und das Sicherungsinstrument zu benennen und getrennt im Bestand zu führen 
sowie eine Begründung, aus der erkennbar sein muss, aus welchen Gründen mit gegenläufigen Wertveränderun-
gen oder Zahlungsströmen aus Sicht der Gemeinde zu rechnen ist. 
 
 
4.4.07 Das Verbot des Betreibens von Bankgeschäften 
 
Im Zusammenhang mit den gemeindlichen Kreditgeschäften nach dieser Vorschrift ist auch das Verbot in § 107 
Absatz 6 GO NRW zu beachten, nach dem die Gemeinde kein Bankunternehmen errichten, übernehmen oder 
betreiben darf. Der Gemeinden ist durch § 107 Absatz 7 GO NRW gestattet worden, eine Sparkasse zu errichten 
und zu betreiben. Für diese öffentlich-rechtlichen Anstalten gelten dann besondere Vorschriften, die im Sparkas-
sengesetz Nordrhein-Westfalen verankert sind. Die Regelung in § 107 Absatz 6 GO NRW schließt dabei das 
generelle Verbot zum Betreiben von Bankgeschäften im Sinne des § 1 Absatz 1 KWG ein.  
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Für die Abwicklung von Bankgeschäften bedarf es nicht zwingend eines selbstständigen Unternehmens, denn 
Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäfte werden, auch wenn der Umfang dieser Geschäfte objektiv keinen in 
kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, bereits dann gewerbsmäßig betrieben, wenn 
der gemeindliche Betrieb auf eine gewisse Dauer angelegt ist und die Gemeinde dies mit der Absicht der Ge-
winnerzielung verfolgt. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist z. B. auch dann gegeben, wenn durch ein Geschäft 
höhere Zinsen bei Kreditinstituten erspart werden sollen. Eine Beurteilung gemeindlicher Bankgeschäfte im Sinne 
des § 1 Absatz 1 KWG bedarf regelmäßig der Kenntnisse im Einzelfall, denn beim Betreiben mehrerer Bank- oder 
Finanzdienstleistungsgeschäfte durch die Gemeinde kann sich ein bankrechtlicher Geschäftsbetrieb der Gemein-
de bereits auch bei einem vergleichsweise geringen Umfang ergeben. 
 
 
4.4.08 Der Verbindlichkeitenspiegel 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, einen Verbindlichkeitenspiegel als detaillierte Übersicht über die Schulden aufzu-
stellen und diesen dem Anhang beizufügen (vgl. § 44 Absatz 3 i.V.m. nach § 47 GemHVO NRW). Mit dem Ver-
bindlichkeitenspiegel werden der Stand und die Entwicklung der gemeindlichen Verbindlichkeiten im Haushalts-
jahr sowie die Belastungen der künftigen Haushaltsjahre konkret aufgezeigt. Die Verbindlichkeiten sind daher im 
Wesentlichen nach den wichtigsten Arten, z. B. aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleis-
tungen, abzubilden. Bei den Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen ist zudem eine 
Differenzierung nach Gläubigern vorzunehmen. Außerdem ist eine Differenzierung nach den Restlaufzeiten der 
Verbindlichkeiten der Gemeinde vorzunehmen. Die Gliederung des Verbindlichkeitenspiegels nach zwei Syste-
matisierungskriterien macht die Struktur der Verschuldung der Gemeinde transparent. 
 
Die Gemeinde kann zu den Inhalten des Verbindlichkeitenspiegels die aus ihrer Sicht notwendigen Zusatzinfor-
mationen geben. Diese sollen aber die Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung nicht beeinträchtigen. Die 
Aufteilung der Verbindlichkeiten der Gemeinde nach ihren Restlaufzeiten ist nicht abweichend vom Referenzmo-
dell des Handelsgesetzbuches (HGB) vorzunehmen. Auch nach diesen Vorschriften werden Informationen über 
Verbindlichkeiten mit Angaben der Restlaufzeiten verlangt, z. B. über kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Rest-
laufzeit bis zu einem Jahr (vgl. § 268 Absatz 5 Satz 1 HGB) oder über langfristige Verbindlichkeiten mit einer 
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren (vgl. § 285 Satz 1 Nummer 1 a) HGB).  
 
 
4.4.09 Das Ausbuchen von Verbindlichkeiten 
 
Die Verbindlichkeiten der Gemeinde, die aus den gemeindlichen Geschäftsbeziehungen mit Dritten entstanden 
sind und in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden, sind von der Gemeinde auszubuchen, wenn sie erlo-
schen sind. Zu solchen gemeindlichen Verbindlichkeiten gehören vorrangig die Verbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen, die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen und die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen. Die gemeindlichen Verbindlichkeiten erlöschen 
regelmäßig durch Erfüllung, d. h. die Gemeinde ist ihrer Rückzahlungsverpflichtung nachgekommen (vgl. § 362 
BGB). Bei der Gemeinde kann eine bestehende Verbindlichkeit auch durch Aufrechnung erlöschen, wenn z. B. 
vertraglich vereinbart wurde, dass bei gegenseitig gleichartigen Leistungen jeder Vertragspartner einseitig seine 
Forderung gegen die Forderung des Anderen aufrechnen darf, sofern die eigene Forderung voll wirksam, einre-
defrei und fällig ist (vgl. § 387 BGB).  
 
Unter dem Begriff "ausbuchen" wird dabei das Entfernen des Buchwertes aus der gemeindlichen Bilanz durch die 
Finanzbuchhaltung der Gemeinde verstanden. Die Ausbuchung ist dabei nicht von der Art der Beendigung einer 
gemeindlichen Verbindlichkeit abhängig, sondern lediglich der Zeitpunkt der Ausbuchung ist betroffen. Die Ge-
meinde hat in jedem Einzelfall einer Ausbuchung zu prüfen, ob sie aus der Verbindlichkeit nicht mehr in Anspruch 
genommen wird. Das Ausbuchen von Verbindlichkeiten kann in Einzelfällen aber auch durch das Erlassen der 
Schuld, bei dem der Gläubiger auf seine Forderung verzichtet, zum Tragen kommen (vgl. § 397 BGB). Außerdem 
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kann auch eine Schuldübernahme durch einen Dritten (unter Mitwirkung des Gläubigers der Gemeinde) ein An-
lass für das Ausbuchen einer gemeindlichen Verbindlichkeit sein (vgl. § 415 BGB).  
 
 
4.4.1 Zu Nummer 4.1 (Anleihen): 
 
4.4.1.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter dem Bilanzposten „Anleihen“ sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde aus der Herausgabe von Anleihen 
ansetzen. Die Anleihen stellen eine langfristige Finanzierungsform für Fremdkapital dar, bei der das vom Heraus-
geber benötigte Kapital von einer unbestimmten Zahl von Geldgebern durch den Kauf von Wertpapieren aufge-
bracht wird. Die von der Gemeinde ausgebrachten Wertpapiere können an der Börse gehandelt werden und 
unterliegen damit auch den üblichen Kursschwankungen. Beispiele für Anleihen sind Teilschuldverschreibungen 
(Obligationen), Gewinnschuldverschreibungen, Genussscheine u.a. Die Genussscheine sind nur dann unter 
Anleihen auszuweisen, wenn sie ausschließlich Gläubigerrechte verbriefen.  
 
Eine Anleihe ist bei der erstmaligen Bewertung (Zeitpunkt der Entstehung) von der Gemeinde mit dem Rückzah-
lungsbetrag zu passivieren, unabhängig davon, wie hoch der tatsächlich zur Verfügung gestellte Betrag (Einzah-
lungsbetrag) ist. Außerdem sind die Anleihebedingungen nicht unbeachtlich, in denen z. B. die Rückzahlungsfäl-
ligkeiten, die Verzinsung, die Umtausch- und Bezugsrechte, geregelt werden. Sind die Anleihen konvertibel, also 
ein Umtausch- oder Bezugsrecht gewährt wird, führen solche Tatbestände nicht zu einer gesonderten Angabe in 
der gemeindlichen Bilanz.  
 
Die besonderen Tatbestände sollen im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss angegeben werden. In den 
Fällen, in denen der Rückzahlungsbetrag einer Anleihe höher ist als der Einzahlungsbetrag, darf der Unter-
schiedsbetrag (Disagio) von der Gemeinde als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert werden (vgl. § 42 Absatz 
2 GemHVO NRW). Liegt der Einzahlungsbetrag der Gemeinde über dem Rückzahlungsbetrag, so muss die Diffe-
renz (Agio) in der gemeindlichen Bilanz durch einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (vgl. § 42 Absatz 3 
GemHVO NRW) entsprechend der Kapitalnutzung über die Laufzeit der Anleihe verteilt werden. 
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Anleihen der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium be-
kannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 30 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW 
i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 
Unter diesem Bilanzposten dürfen keine Schuldscheindarlehen der Gemeinde angesetzt werden.  
 
 
4.4.1.2 Das Verbot von Einlagengeschäften 
 
Für die Gemeinde ist die Annahme fremder Gelder als Einlagen oder anderer unbedingt rückzahlbarer Gelder von 
Dritten, sofern der Rückzahlungsanspruch der Dritten nicht in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieft 
wird, ein Einlagengeschäft als Bankgeschäft (vgl. § 1 Absatz 1 Nummer 1 KWG) und für die Gemeinde unzuläs-
sig. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Zinsen vergütet werden. Ein Einlagengeschäft im Sinne des KWG 
betreibt, wer fremde Gelder im o.a. Sinne annimmt. Als rückzahlbar werden dabei Gelder angesehen, bei denen 
ein zivilrechtlicher Anspruch auf ihre Rückzahlung besteht, z. B. bei einem Darlehen nach § 488 BGB und dieser 
nicht unter einer Bedingung steht (vgl. § 158 Absatz 1 BGB). Dabei ist bereits die Anbahnung und Durchführung 
der Darlehen ein Einlagengeschäft im Sinne des KWG.  
 
Eine Beurteilung gemeindlicher Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Absatz 1 KWG bedarf regelmäßig der Kenntnis-
se im Einzelfall, denn beim Betreiben mehrerer Bank- oder Finanzdienstleistungsgeschäfte kann sich ein bank-
rechtlicher Geschäftsbetrieb bereits auch bei einem vergleichsweise geringen Umfang ergeben. Kein Einlagenge-
schäft im Sinne des § 1 Absatz 1 S. 1 KWG und damit kein gemeindliches Bankgeschäft ist die Ausgabe von 
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Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen, bei denen von der Gemeinde unbedingt zurückzahlbare Gelder von 
Dritten angenommen werden und der unbedingte Rückzahlungsanspruch des Dritten in der Inhaber- oder Order-
schuldverschreibung verbrieft ist. Dabei ist eine allgemeine Voraussetzung, dass die gesetzlichen und wertpapier-
rechtlichen Voraussetzungen von der Gemeinde gewahrt und wirksame Wertpapiere begeben werden.  
 
In diesem Zusammenhang ist von der Gemeinde darauf zu achten, dass sie als Aussteller von Inhaber- oder 
Orderschuldverschreibungen nicht wegen einer möglichen Verwahrung und Aufbewahrung von Wertpapieren für 
Dritte den Tatbestand des Depotgeschäftes nach § 1 Absatz 1 S. 2 Nummer 5 KWG erfüllt, denn sie würde dann 
der Erlaubnispflicht nach § 32 KWG unterfallen. Außerdem kann auch der Vertrieb von Inhaber- oder Order-
schuldverschreibungen durch Dritte, die von der Gemeinde beauftragt werden, eine für den Dritten erlaubnis-
pflichtige Finanzdienstleistung darstellen. Vor diesem Hintergrund wäre umfassend zu prüfen, ob ein Einlagenge-
schäft für die Gemeinde überhaupt wirtschaftlich ist, wenn dabei eine Gewerbsmäßigkeit nicht zulässig ist. 
  
 
4.4.2 Zu Nummer 4.2 (Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen): 
 
4.4.2.0 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ sind die gemeindlichen Verbindlichkei-
ten aus Krediten für Investitionen nach § 86 GO NRW anzusetzen. Bei diesen Krediten ist der Gemeinde von 
einem Dritten Kapital mit der Verpflichtung zur Rückzahlung in einem vereinbarten Zeitraum zur Verfügung ge-
stellt worden, damit die Gemeinde notwendige Auszahlungen für gemeindliche Investitionen leisten kann. Zum 
jeweiligen Abschlussstichtag hat die Gemeinde in Höhe des noch nicht an den Kreditgeber zurückgezahlten Kapi-
tals eine Verbindlichkeit aus Krediten für Investitionen in ihrer Bilanz anzusetzen. Die Zuordnung der gemeindli-
chen Investitionskredite zu diesem Bilanzposten ist nur nach deren zweckbezogener Verwendung (für Investitio-
nen der Gemeinde; vgl. § 86 GO NRW) und nicht nach der Laufzeit der Kredite vorzunehmen. Deshalb dürfen die 
kurzfristigen Kredite für Investitionen nicht unter dem Bilanzposten "Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidi-
tätssicherung" angesetzt werden. 
 
Die Gemeinde muss dabei in ihrer Bilanz sämtliche Verpflichtungen aus den aufgenommenen Krediten für Inves-
titionen differenziert nach den wichtigsten Kreditgebern ansetzen, sodass solche gemeindlichen Verbindlichkeiten 
nach verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen sowie nach Krediten vom öffentlichen Bereich 
und vom privaten Kreditmarkt zu unterscheiden sind (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4 GemHVO NRW). Dem jewei-
ligen Ansatz dieser gemeindlichen Verbindlichkeiten sind jedoch nicht die der Gemeinde ggf. eingeräumten Kre-
ditlinien zugrunde zu legen, sondern nur die Verbindlichkeiten, die aus einer tatsächlichen Kreditaufnahme der 
Gemeinde entstanden sind. 
 
Die Kredite für Gemeinden, z. B. für Investitionen in Form des Kommunalkredits, stellen keine eigenständige 
Kreditform dar, vielmehr unterliegen sie den Formen der Kredite aus der allgemeinen Geldwirtschaft. Der Begriff 
des Kredites ist daher von dort übernommen worden und entspricht dem Darlehensbegriff nach §§ 488 BGB. Er 
umfasst daher für die Gemeinden nur Geldschulden und nicht darlehensweise empfangene Sachen (vgl. §§ 607 
ff. BGB). Die gemeindlichen Kredite werden im Rahmen privatrechtlicher Rechtsgeschäfte, z.B. als Schuld-
scheindarlehen, Anleihen u.a., aufgenommen. Der Rückzahlungsbetrag stellt dann den zu passivierenden Wert-
ansatz dar, wenn der Gemeinde als Schuldnerin nicht der volle Rückzahlungsbetrag zugeflossen ist. Als Anschaf-
fungswert einer Darlehensverpflichtung gilt deren Nennwert.  
 
Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Auszahlungsbetrag des Kredites und dessen Rückzahlungsbetrag, z.B. 
aufgrund von Agio, Disagio, Damnum, Abschluss-, Bearbeitungs- oder Verwaltungsgebühren darf in den aktiven 
Rechnungsabgrenzungsposten der Bilanz aufgenommen werden und ist durch planmäßige jährliche Abschrei-
bungen aufzulösen, die auf die gesamte Laufzeit der Verbindlichkeit verteilt werden können (vgl. § 42 Absatz 2 
GemHVO NRW). In den Fällen, in denen von der Gemeinde die Kredite mit einer Endfälligkeit aufgenommen 
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werden, steht der Kredit i.d.R. der Gemeinde während seiner gesamten Laufzeit in voller Höhe zur Verfügung. Bei 
einem Tilgungsdarlehen (Annuitätendarlehen, Ratendarlehen) hingegen verringert sich die Verbindlichkeit laufend 
und im Allgemeinen gleichmäßig über die Vertragslaufzeit. Zu den Voraussetzungen für eine Kreditaufnahme für 
Investitionen durch die Gemeinde siehe § 86 GO NRW.  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen der Gemeinde 
sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 32 zugeordnet 
(vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005, SMBl. NRW. 6300).  
 
 
4.4.2.1 Zu Nummer 4.2.1 (Verbindlichkeiten aus Krediten von Unternehmen):  
 
Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen“ sind 
die Verbindlichkeiten der Gemeinde aus der Kredithingabe durch die in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form bestehenden gemeindlichen Betriebe anzusetzen. Die Anteile an solchen Betrieben werden von der Ge-
meinde in der Absicht gehalten, eine dauernde Verbindung zu diesen Betrieben herzustellen, und sie stehen 
unter der Kontrolle der Gemeinde. Als verbundene Unternehmen sind somit jene Beteiligungen in der gemeindli-
chen Bilanz gesondert auszuweisen, die im Gesamtabschluss der Gemeinde voll zu konsolidieren sind.  
 
 
4.4.2.2 Zu Nummer 4.2.2 (Verbindlichkeiten aus Krediten von Beteiligungen):  
 
Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen“ sind die Verbindlich-
keiten der Gemeinde aus der Kredithingabe durch die gemeindlichen Betriebe anzusetzen, an denen die Ge-
meinde Anteile hält. Als Beteiligungen sind in der gemeindlichen Bilanz alle Anteile der Gemeinde, d.h. die mit-
gliedschaftlichen Vermögens- und Verwaltungsrechte an gemeindlichen Betrieben einzuordnen, die in der Absicht 
gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Betrieben herzustellen. Ein Ansatz in der gemeindlichen 
Bilanz setzt daher voraus, dass die Verbindung dem gemeindlichen Geschäftsbetrieb dient und einen Beitrag zur 
Aufgabenerfüllung der Gemeinde leistet oder leisten kann. Eine Beteiligung der Gemeinde liegt i.d.R. vor, wenn 
sie an einem Unternehmen mit mehr als 20 v.H. beteiligt ist (vgl. § 271 Absatz 1 HGB). 
 
 
4.4.2.3 Zu Nummer 4.2.3 (Verbindlichkeiten aus Krediten von Sondervermögen):  
 
Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen“ sind die Verbind-
lichkeiten der Gemeinde aus der Kredithingabe durch die gemeindlichen Sondervermögen anzusetzen. Zu diesen 
Sondervermögen zählen nach § 97 GO NRW die wirtschaftlichen Unternehmen (vgl. § 114 GO NRW) und die 
organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen (vgl. § 107 Absatz 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlich-
keit. Auch die rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen der Gemeinde, z. B. 
eigene Zusatzversorgungskassen oder Eigenunfallversicherungen, gehören dazu, wenn für diese eine entspre-
chend abgesonderte Haushalts- und Wirtschaftsführung mit einem eigenen Jahresabschluss erfolgt. Die ge-
meindlichen Sondervermögen werden haushaltsmäßig wie rechtlich selbstständige Betriebe behandelt, sodass 
die Verbindlichkeiten gegenüber einem Sondervermögen als Kreditgeber zu bilanzieren sind. 
 
 
4.4.2.4 Zu Nummer 4.2.4 (Verbindlichkeiten aus Krediten vom öffentlichen Bereich):  
 
Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich“ sind die Ver-
bindlichkeiten der Gemeinde aus der Kredithingabe durch öffentlich-rechtliche Institutionen, unabhängig von ihrer 
Organisationsform, anzusetzen, die nicht ein verbundenes Unternehmen, eine Beteiligung oder ein Sonderver-
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mögen der Gemeinde sind. Zu solchen Institutionen sind der Bund, das Land, die Gemeindeverbände und 
Zweckverbände, die Versicherungsträger von Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung sowie die Bundesagen-
tur für Arbeit zu zählen. Unter diesem Bilanzposten sind jedoch nicht die Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnah-
me der Gemeinde bei öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten und Sparkassen anzusetzen.  
 
 
4.4.2.5 Zu Nummer 4.2.5 (Verbindlichkeiten aus Krediten von Kreditinstituten):  
 
Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten“ sollen die gemeind-
lichen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen angesetzt werden, die von der Gemeinde bei Kreditinstitu-
ten aufgenommen worden sind. Unter diesem Posten sind deshalb auch die Verbindlichkeiten aus Krediten von 
öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten und den Sparkassen anzusetzen, denn es gilt, auch diese Finanzierungsbe-
ziehungen in die sachlich gebotene Gesamtheit „Kreditinstitute“ einzubeziehen. Unter dem Begriff „Kreditinstitute“ 
werden alle Institutionen im In- und Ausland erfasst, die finanzielle Mittlertätigkeiten ausüben und deren Ge-
schäftstätigkeit darin besteht, Einlagen u. ä. von juristischen und natürlichen Personen aufzunehmen, Kredite zu 
gewähren oder in Wertpapiere zu investieren, und zwar unabhängig von der Rechtsform. Daher zählen alle in- 
und ausländischen Banken und sonstigen Kreditinstitute im Sinne des § 1 KWG dazu (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Kreditinstitute  

 
 
Zu den Kreditinstituten zählen insbesondere: 
 
- Sparkassen, Landesbanken 
 
 
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
 
 
- Banken mit Sonderaufgaben  
 
 
- NRW.BANK 
 
 
- Geschäftsbanken, Universalbanken 
 
 
- Genossenschaftsbanken, Kreditgenossenschaften 
 
 
- Spezialbanken (z. B. Emissionshäuser, Privatbanken) 
 
 
- Bausparkassen 
 
 
- Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtungen 
 

Abbildung 582 „Die Kreditinstitute“ 
 
Für die Zuordnung der gemeindlichen Verbindlichkeiten in der Bilanz ist die frühere Bereichsbezeichnung „priva-
ter Kreditmarkt“ durch die Bezeichnung "Kreditinstitute" ersetzt worden. Ein Verzeichnis der Kreditinstitute stellt 
die Deutsche Bundesbank unter ihrer Internetadresse unter „Dokumentationen“ zur Verfügung.  
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4.4.3 Zu Nummer 4.3 (Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung): 
 
4.4.3.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ sind die Verbindlichkeiten der 
Gemeinde aus der Kreditaufnahme zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit anzusetzen. Mit den Krediten 
zur Liquiditätssicherung (Liquiditätskredite) nach § 89 Absatz 2 GO NRW wird die Liquidität der Gemeinde ver-
stärkt und damit die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gesichert. Die Kredite für Gemeinden stellen aber keine 
eigenständige Kreditform dar, vielmehr unterliegen sie den Formen der Kredite aus der allgemeinen Geldwirt-
schaft. Der Begriff des Kredites ist daher von dort übernommen worden und entspricht dem Darlehensbegriff 
nach §§ 488 BGB. Er umfasst daher für die Gemeinden nur Geldschulden und nicht darlehensweise empfangene 
Sachen (vgl. §§ 607 ff. BGB).  
 
Die gemeindlichen Kredite werden im Rahmen privatrechtlicher Rechtsgeschäfte aufgenommen. Ein Hauptmerk-
mal dieses Betriebmittelkredites ist seine kurze Laufzeit, entweder nach Tagen oder Monaten bestimmt, aber 
jeweils immer nicht länger als ein Jahr. Die „Liquiditätskredite“, die haushaltsrechtlich nicht den Krediten nach § 
86 GO NRW zuzuordnen sind, berühren daher bei ihrer Aufnahme nicht den in der Haushaltssatzung nach § 78 
Absatz 2 Nummer 1 c) GO NRW festzusetzenden Kreditrahmen für Kredite für Investitionen. Für die Kredite zur 
Liquiditätssicherung ist in der gemeindlichen Haushaltssatzung ein Höchstbetrag für die Aufnahme dieser Kredite 
festzusetzen (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 3 GO NRW). Die Zuordnung der gemeindlichen Kredite zur Liquiditäts-
sicherung zu diesem Bilanzposten ist nur nach deren zweckbezogener Verwendung und nicht nach der Laufzeit 
der Kredite vorzunehmen (vgl. § 89 GO NRW). Die kurzfristigen Kredite der Gemeinde für Investitionen sind des-
halb nicht unter diesem Bilanzposten, sondern unter dem Bilanzposten "Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi-
tionen" anzusetzen. 
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung der Ge-
meinde sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 33 zuge-
ordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeri-
ums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 
 
 
4.4.3.2 Die Arten der Liquiditätskredite 
 
4.4.3.2.1 Der Festbetragskredit 
 
Als Kredite zur Liquiditätssicherung werden von der Gemeinde oftmals Festbetragskredite aufgenommen. Bei 
einem Festbetragskredit verpflichtet sich die Gemeinde i.d.R. in einem schriftlichen Vertrag, ein kurzfristiges Dar-
lehen mit einem bestimmten Betrag für eine festgelegte Zeit in Anspruch zu nehmen und zum vereinbarten Fällig-
keitstermin zurückzuzahlen. Solche Kredite berühren bei ihrer Aufnahme unmittelbar den in der gemeindlichen 
Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag für deren Aufnahme (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 3 GO NRW).  
 
Der satzungsmäßige Höchstbetrag stellt dabei einen Kreditrahmen für die Verstärkung der gemeindlichen Liquidi-
tät im aktuellen Haushaltsjahr dar, soweit die gemeindliche Haushaltssatzung nicht über das Haushaltsjahr hin-
aus Geltung erlangt (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW). Er wird regelmäßig als eine örtliche Schätzgröße aus den 
Erfahrungswerten der Zahlungsabwicklung der Gemeinde ermittelt. Im Rahmen des gemeindlichen Jahresab-
schlusses nach § 95 GO NRW bedarf es daher immer eines Nachweises der bei der Gemeinde bestehenden 
Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der getätigten Aufnahmen und Tilgungen dieser Kredite. In der gemeindli-
chen Finanzrechnung ist daher ein entsprechender Nachweis über die getätigten Ein- und Auszahlungen für 
Kredite zur Liquiditätssicherung zu führen und das Volumen der noch bestehenden Kredite zur Liquiditätssiche-
rung der Gemeinde ist unter diesem Bilanzposten anzusetzen.  
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4.4.3.2.1 Der Kontokorrentkredit 
 
Zur Verstärkung ihrer Liquidität wird von der Gemeinde auch die Möglichkeit von Kontokorrentkrediten als Rah-
menkredit genutzt. Dieser Kredit wird von der Bank auf der Grundlage eines bei ihr geführten Girokontos der 
Gemeinde eingeräumt und dafür ein bestimmter Höchstbetrag vereinbart (vgl. § 493 BGB oder auch §§ 355 ff. 
HGB). Bis zu diesem Betrag darf das üblicherweise auf Guthabenbasis geführte Konto von der Gemeinde über-
zogen werden. Innerhalb des Kreditlimits eines Kontokorrentkredites kann die Gemeinde als Kreditnehmer belie-
big oft und ohne vorherige Zustimmung der Bank über ihr Konto verfügen.  
 
Der Kontokorrentkredit ist daher ein Kredit, über den die Gemeinde zwar verfügen kann, den sie aber unter Um-
ständen aber gar nicht oder ggf. nur teilweise nach ihrem jeweiligen Bedarf nutzt. Der in Anspruch genommene 
Kredit passt sich also dem aktuellen Finanzierungsbedarf der Gemeinde an. Nimmt die Gemeinde den Kontokor-
rentkredit ohne Absprache mit der Bank in Anspruch oder überschreitet sie die vereinbarte Kreditgrenze, so be-
zeichnet man diesen Teil des Kredits als "Überziehungskredit". Die Kontokorrentkredite sind grundsätzlich von 
kurzfristiger Natur, werden aber oftmals ständig verlängert. Er gilt mit der tatsächlichen Überziehung des ge-
meindlichen Kontos (Minusbestand) als aufgenommen. Jeder Zahlungsvorgang über dieses Konto verändert 
dann die Höhe des in Anspruch genommenen Kredits.  
 
Der Kontokorrentkredit ist dabei nicht vom Verrechnungsverbot betroffen, weil bei diesen Bankkonten der Ab-
rechnungssaldo grundsätzlich nur als Forderung oder Verbindlichkeit für die Gemeinde bestehen kann, sodass es 
nicht zu einer Verrechnung von Aktiv- und Passivposten im Sinne der genannten Vorschrift kommt (vgl. § 41 
Absatz 2 GemHVO NRW). Soweit die gemeindliche Inanspruchnahme eines Kontos zu einem Minusbetrag führt, 
hat diese Sachlage zur Folge, dass dieser Betrag dann als Verbindlichkeit aus einem bestehenden Kontokorrent-
kredit unter diesem Bilanzposten anzusetzen ist. 
 
 
4.4.4 Zu Nummer 4.4 (Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften): 
 
Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“ 
sind Verbindlichkeiten der Gemeinde aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusetzen, aus denen eine Zah-
lungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt. Damit 
sind nur die gemeindlichen Rechtsgeschäfte als kreditähnlich einzuordnen, die mit der Investitionstätigkeit der 
Gemeinde in Verbindung stehen. Dieses Erfordernis wird auch durch die Einbindung der Regelungen über kredit-
ähnliche Rechtsgeschäfte in die Vorschriften über die gemeindliche Kreditaufnahme für Investitionen nach § 86 
GO NRW deutlich.  
 
Zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften der Gemeinde zählen z.B. Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, 
Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, Gewährung 
von Schuldendiensthilfen an Dritte, Leasingverträge, Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäf-
ten. Von besonderer Bedeutung sind dabei gemeindliche Leibrentenverträge und Leasingverträge, die regelmä-
ßig mehrjährige Verpflichtungen der Gemeinde beinhalten und daher ggf. eine langfristige Wirkung haben.  
 
Die Leibrentenverträge sind dabei zu den Rentenverpflichtungen der Gemeinde zu zählen und können insbeson-
dere im Rahmen eines Vermögenserwerbs durch die Gemeinde vorkommen, z.B. Anschaffung eines Grundstü-
ckes auf Rentenbasis. Die gemeindlichen Verpflichtungen werden deshalb i.d.R. zu ihrem Barwert angesetzt und 
müssen im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss unter Angabe des angewandten Rechnungszinses von 
der Gemeinde erläutert werden. 
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Verbindlichkeiten der Gemeinde aus Vorgängen, die Kreditauf-
nahmen wirtschaftlich gleichkommen, sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen 
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der Kontengruppe 34 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runder-
lasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). 
 
 
4.4.5 Zu Nummer 4.5 (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen): 
 
Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ sind gemeindliche Verpflichtungen 
aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Ver-
trägen anzusetzen, bei denen die Gemeinde ihre Verpflichtung zur eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zahlung 
für eine empfangene Leistung) noch nicht erfüllt hat. Derartige Verpflichtungen der Gemeinde sind in der ge-
meindlichen Bilanz gesondert auszuweisen, denn bei solchen gemeindlichen Geschäftsvorfällen besteht ein un-
mittelbarer Zusammenhang zwischen der Sach- oder Dienstleistung eines Dritten und des von der Gemeinde 
dafür zu zahlenden Entgeltes.  
 
Der Ansatz bei den gemeindlichen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen umfasst regelmäßig den 
Rückzahlungsbetrag, den die Gemeinde als Schuldner zur Erfüllung ihrer Verpflichtung aufbringen muss (vgl. § 
91 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW). Die Lieferantenverbindlichkeiten sind daher von der Gemeinde grundsätzlich 
mit dem Rechnungsbetrag anzusetzen. Bei Inanspruchnahme des Skontos mindern sich jedoch für die Gemeinde 
die Verbindlichkeit und die Anschaffungskosten der bezogenen Wirtschaftsgüter. Sofern von vornherein feststeht, 
dass unter Skontoabzug gezahlt wird, kann die Verbindlichkeit bereits mit dem Nettobetrag in der gemeindlichen 
Bilanz angesetzt werden.  
 
In diesem Zusammenhang ist von der Gemeinde auch das Saldierungsverbot zu beachten. Die Gemeinde darf 
daher ihre Forderung gegenüber einem Lieferanten nicht mit einer Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistun-
gen gegenüber diesem Dritten verrechnen. Sie kann davon abweichen, z. B. durch eine Aufrechnung nach § 387 
BGB, wenn dafür die Voraussetzungen bei der Gemeinde vorliegen. Die Gemeinde kann zudem eine Abrechnung 
vornehmen, wenn zuvor bereits Anzahlungen auf Lieferungen und Leistungen geleistet worden sind. Außerdem 
kann bei einem gegenseitigen Anerkenntnis von Ansprüchen und Verpflichtungen eine haushaltstechnische Ver-
rechnung im Rahmen der Zahlungsabwicklung zwischen dem Dritten und der Gemeinde erfolgen.  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen der Gemeinde 
sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 35 zugeordnet 
(vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
4.4.6 Zu Nummer 4.6 (Verbindlichkeiten aus Transferleistungen): 
 
4.4.6.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ sind die Verpflichtungen der Gemeinde anzu-
setzen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln von Dritten entstanden sind, denen jedoch keine konkrete 
Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf ei-
nem Leistungsaustausch im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Deren Finanzleistungen werden als 
gemeindliche Transfererträge erfasst, z. B. auch bei erhaltenen rückzahlbaren Zuwendungen. Als gemeindliche 
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen können aber auch Verpflichtungen der Gemeinde aus Transferleistun-
gen zu bilanzieren sein, sofern zum Abschlussstichtag eine Leistungszusage von der Gemeinde noch nicht erfüllt 
worden ist, z. B. im Rahmen von Aufgaben der sozialen Sicherung.  
 
Gemeindliche Verbindlichkeiten aus Transferleistungen können auch aus erhaltenen rückzahlbaren Zuwendun-
gen entstehen, z. B. in Form von Bankdarlehen. Diese Verpflichtungen sind ebenfalls unter diesem Bilanzposten 
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anzusetzen. Derartige Zuwendungen können der Gemeinde z.B. für investive Zwecke gewährt worden sein, so-
dass von Anfang an eine langfristige Rückzahlungsverpflichtung für die Gemeinde besteht. Eine unbedingte 
Rückzahlungsverpflichtung bedeutet dabei, dass der Zuwendungsgeber sein Kapital nicht dauerhaft oder zeitlich 
unbegrenzt, ggf. aber langfristig, der Gemeinde zur Verfügung stellen will. Diese Absicht des Zuwendungsgebers, 
die z. B. im Zuwendungsbescheid festgelegt worden ist, führt dazu, dass durch solche Zuwendungen für die Ge-
meinde nur bei der Finanzierung ihrer Investition unterstützt werden soll. Die Gemeinde darf deshalb in diesen 
Fällen für die erhaltene investive Zuwendung keinen Sonderposten in ihrer Bilanz ansetzen. 
 
Der Gemeinde können aber auch rückzahlbare Zuwendungen für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit im 
Rahmen von Förderprogrammen gewährt worden sein. In solchen Fällen steht die Gewährung einer Zuwendung 
für laufende Zwecke der Gemeinde im Vordergrund der Zuwendungsgewährung. Ein damit verbundenes „Pro-
grammdarlehen“ ist daher als eine vom Zuwendungsgeber festgelegte Zahlungsform zu betrachten, denn dieser 
stellt dadurch der Gemeinde nur eine „zeitraumbezogene Finanzierungshilfe“ zur Verfügung. Ein solches pro-
grammbezogenes Darlehen stellt haushaltsrechtlich keine Kreditaufnahme der Gemeinde im Sinne der Vorschrift 
des § 86 GO NRW dar, nach der gemeindliche Kreditaufnahmen nur im Rahmen der Investitionstätigkeit der 
Gemeinde zulässig sind. Die Gemeinde sollte gleichwohl prüfen, ob sie die bauliche Sanierung nicht so gestaltet, 
dass dann Herstellungskosten entstehen und die Darlehensfinanzierung einen investiven Charakter erhält. 
 
Die Möglichkeit, dass der Gemeinde ohne diese Zahlungsform ggf. keine Zuwendung gewährt werden würde, ist 
dabei für die haushaltsmäßige Behandlung unerheblich. Die Verwendung eines Programmdarlehens für laufende 
Zwecke durch die Gemeinde ist daher zulässig. Dieses Ergebnis gilt entsprechend, wenn aufgrund eines Förder-
programms oder im Einzelfall die Zuwendungsmittel in Form eines Programmdarlehens unmittelbar bei einer 
Bank oder einem Kreditinstitut abgerufen werden können.  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Verbindlichkeiten der Gemeinde aus Transferleistungen sind in 
dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 36 zugeordnet (vgl. § 27 
Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nummern 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
4.4.6.2 Die Abrechnung der Wohngeldentlastung 
 
Das Land hat im Jahre 2010 gesetzlich den Verteilungsmaßstab für die Gewährung von Wohngeldentlastungsmit-
teln geändert. Dadurch soll erreicht werden, dass die in den Jahren 2007 bis 2009 an eine Gemeinde unzutref-
fend gezahlten Wohngeldentlastungsmittel im Rahmen von jährlichen Festsetzungen mit den jahresbezogen 
Zahlungen in den Jahren 2011 bis 2018 verrechnet werden. Im Jahre 2019 soll dann eine Schlussabrechnung 
erfolgen. Dieser Tatbestand kann eine Grundlage für den Ansatz einer Verbindlichkeit in der gemeindlichen Bi-
lanz in Höhe des festgesetzten Jahresbetrages sein.  
 
In dieser Angelegenheit werden vom Land jedoch keine Zuweisungsbeträge aus den Jahren 2007 bis 2009 zu-
rückgefordert. Für die Gemeinde entsteht daher insgesamt keine Verpflichtung, einen Gesamtbetrag aus diesen 
Jahren an das Land zu zahlen. Die jährlichen Verrechnungen können aber dazu führen, dass in der gemeindli-
chen Bilanz ggf. eine Verbindlichkeit anzusetzen ist, auch wenn der Anspruch des Landes mit den Ansprüchen 
der Gemeinde in den Folgejahren verrechnet bzw. in die Folgejahre übertragen und spätestens im Rahmen einer 
Schlussabrechnung im Jahre 2019 verrechnet wird.  
 
 
4.4.6.3 Kein vorübergehender Ansatz für investive Zuwendungen 
 
Eine Bilanzierung von Verbindlichkeiten ist auch dann vorzunehmen, wenn die Gemeinde die ihr von einem Drit-
ten für investive Zwecke gewährte Zuwendung noch nicht für den vorgesehenen Zweck verwendet hat. Im Zeit-
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raum vom Erhalt der Zuwendungsmittel bis zu ihrer zweckentsprechenden Verwendung muss grundsätzlich vom 
Bestehen einer Rückzahlungsverpflichtung für die Gemeinde gegenüber dem der Zuwendungsgeber ausgegan-
gen werden. Eine solche Rückzahlungspflicht besteht grundsätzlich unabhängig davon, ob der Zuwendungsgeber 
von seinem Recht tatsächlich Gebrauch machen wird.  
 
In solchen Fällen ist es wegen des vorübergehenden Zustandes sachgerecht, eine Verbindlichkeit in Höhe des 
noch nicht verwendeten Betrages in der gemeindlichen Bilanz unter dem gesonderten Bilanzposten „Erhaltene 
Anzahlungen“ und nicht unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ anzusetzen. Nach der 
zweckentsprechenden Verwendung der Zuwendungsmittel kann dann im Wege des Passivtausches der notwen-
dige Sonderposten gebildet bzw. aufgestockt werden. Eine derartige bilanzielle Handhabung ist mit der Bilanzie-
rung auf der Aktivseite der Bilanz vergleichbar, auf der auch die Vorleistungen der Gemeinde auf künftige Vermö-
gensgegenstände unter den Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen“ anzusetzen sind.  
 
 
4.4.7 Zu Nummer 4.7 (Sonstige Verbindlichkeiten): 
 
4.4.7.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Auffangposten für die Verbindlichkeiten der Gemeinde, die 
nicht unter einem anderen Verbindlichkeitsposten gesondert anzusetzen sind. Unter den anderen Bilanzposten 
sind regelmäßig nur die originären Verbindlichkeiten der Gemeinde anzusetzen, z. B. unter dem Bilanzposten 
„Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ nur die von der Gemeinde aufgrund ihrer Investitionstätigkeit 
erforderlichen Kredite. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten der Gemeinde zählen daher gemeindliche Verbindlich-
keiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. 
Gemeindliche Verpflichtungen können z. B. aufgrund von Einzahlungen entstehen, bei denen noch ungewiss ist, 
ob die Finanzmittel der Gemeinde zustehen oder ggf. an den Einzahler zurückzuzahlen sind. 
 
Unter dem Bilanzposten sind z. B. Verbindlichkeiten anzusetzen, die dadurch entstehen, dass die Gemeinde 
gesetzlich verpflichtet ist, bestimmte Steuern von anderen Steuerpflichtigen im Auftrag des Staates einzuziehen 
und abzuführen (Durchlaufsteuern). Aber auch die eigenen Steuerverpflichtungen der Gemeinde sowie ihre Ver-
bindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern sind als „Sonstige Verbindlichkeiten“ anzusetzen. Der Erfül-
lungsbetrag stellt dabei den von der Gemeinde in ihrer Bilanz zu passivierenden Wertansatz dar. Die Gemeinde 
hat auch die Verbindlichkeiten aufgrund von Zinszahlungen, die mit der Kreditaufnahme und den Rückzahlungs-
verpflichtungen vereinbart werden, unter diesem Bilanzposten anzusetzen. Dabei muss sie ihre Verpflichtungen 
nicht danach differenzieren, ob die gemeindlichen Kredite mit einem festen oder einem variablen Zins aufge-
nommen wurden. 
 
Dieser Bilanzposten sollte jedoch dann nicht ausschließlich als einziger Sammelposten angesetzt werden, wenn 
dessen Volumen das Volumen der anderen spezielleren Verbindlichkeitsposten übersteigt oder besondere Arten 
von gemeindlichen Verbindlichkeiten einen gesonderten Bilanzausweis erfordern, z.B. Verbindlichkeiten der Ge-
meinde im Rahmen der sozialen Sicherung. Soweit sich in einem solchen Fall keine zusätzlichen Bilanzposten 
oder „Davon-Vermerke“ in der gemeindlichen Bilanz anbieten, muss die Gemeinde mindestens durch gesonderte 
Angaben im Anhang des gemeindlichen Jahresabschlusses die notwendige Transparenz über die zusammenge-
fassten Verbindlichkeiten der Gemeinde gewährleistet werden. 
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden sonstigen Verbindlichkeiten der Gemeinde sind in dem vom In-
nenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 37 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 
GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. 
NRW. 6300). 
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4.4.7.2 Antizipative Passivposten 
 
Die so genannten antizipativen Posten bezeichnen Einnahmen bzw. Ausgaben nach dem Abschlussstichtag, die 
Erträge bzw. Aufwendungen des abgelaufenen Haushaltsjahres (Rechnungsperiode) betreffen. Grundsätzlich 
stellen die passiven antizipativen Posten gemeindliche Aufwendungen in Form von Verbindlichkeiten dar. Diesen 
Posten liegen gemeindliche Geschäftsvorfälle zugrunde, bei denen Aufwendungen aus dem abzuschließenden 
Haushaltsjahr erst nach dem Abschlussstichtag zu Auszahlungen durch die Gemeinde führen, z. B. wenn die 
Miete für ein angemietetes Bürodienstgebäude für den Monat Dezember aufgrund der vertraglichen Vereinbarung 
erst im Januar des Folgejahres bezahlt wird.  
 
Zum jeweiligen Abschlussstichtag besteht somit in Höhe der Dezembermiete eine (sonstige) belastende Verbind-
lichkeit für die Gemeinde, die eindeutig bestimmbar ist. Im Gegensatz zu den passiven transitorischen Rech-
nungsabgrenzungsposten (vgl. § 42 Absatz 3 GemHVO NRW), sind deshalb die antizipativen passiven Posten 
unter dem Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen.  
 
 
4.4.8 Zu Nummer 4.8 (Erhaltene Anzahlungen): 
 
4.4.8.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Die Gemeinde hat ggf. Verpflichtungen gegenüber Dritten, weil sie von diesen bereits Finanzmittel erhalten, aber 
noch nicht oder noch nicht vollständig die von ihr gewünschte Leistung erbracht oder eine vertraglich vereinbarte 
Maßnahme durchgeführt hat. In zeitlicher Hinsicht können davon das Haushaltsjahr, aber auch dessen Folgejah-
re betroffen sein. Für derartige Verpflichtungen von vorübergehender Natur bedarf es eines gesonderten Postens 
in der gemeindlichen Bilanz. Mit einem solchen Posten soll offen gelegt werden, inwieweit die Gemeinde Voraus-
zahlungen erhalten, aber ihre eigene Leistung noch nicht erbracht oder eine Maßnahme noch nicht durchgeführt 
hat. Die Gemeinde soll deshalb in ihrer Bilanz nach dem Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ den gesonder-
ten Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ ansetzen. 
 
Bei erhaltenen Zuwendungen für gemeindliche Investitionen bedeutet eine solche Sachlage, dass die erhaltene 
Zuwendung von der Gemeinde noch nicht oder noch nicht vollständig zweckbezogen verwendet worden ist. Für 
die Gemeinde besteht in solchen Fällen eine „schwebende“ Rückzahlungspflicht bis zur vollständigen zweckent-
sprechenden Verwendung der erhaltenen Finanzmittel. Sie darf deshalb im betroffenen Umfang auch noch kei-
nen Sonderposten aufgrund der erhaltenen Zuwendung bilanzieren, sondern muss den betreffenden Anteil als 
"erhaltene Anzahlungen" bis zur zweckentsprechenden Verwendung bilanzieren.  
 
Unter dem Bilanzposten sind auch gemeindliche Verpflichtungen aus erhaltenen "Anzahlungen auf Bestellungen" 
aus Lieferungen und Leistungen der Gemeinde anzusetzen. Solche Sachverhalte entstehen, wenn die Gemeinde 
z. B. noch keine abrechenbaren Leistungen erbracht hat. Die Vorauszahlungen Dritter können auch dann zu einer 
solchen Bilanzierung führen, wenn seitens der Gemeinde erst Teilleistungen bestehen. Eine erhaltene Anzahlung 
setzt dabei grundsätzlich voraus, dass ein vertragsmäßiges Verhältnis zwischen der Gemeinde und dem Einzah-
ler bzw. Auftraggeber besteht. Im Anhang können dabei von der Gemeinde getrennte Angaben zu den erhaltenen 
Zuwendungen und den sonstigen erhaltenen Vorauszahlungen gemacht werden. Die erhaltenen Anzahlungen 
können auch entsprechend der Gliederung der Aktivseite differenziert werden, sodass z. B. zwischen Anzahlun-
gen für Sachanlagen und Umlaufvermögen unterschieden werden kann, sofern eine entsprechende örtliche Be-
deutung gegeben ist. 
 
Die Gemeinde hat im Jahresabschluss den Bestand der erhaltenen Anzahlungen dahingehend zu überprüfen, ob 
ggf. Anteile davon unter anderen Bilanzposten anzusetzen sind. Bei investiven Anzahlungen kann z. B. eine 
Umschichtung zu den Sonderposten vorzunehmen sein, weil der mit einer solchen Zuwendung finanzierte Ver-
mögensgegenstand betriebsbereit ist und aktiviert wird. Bei Anzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit ist 
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zu prüfen, ob darin ggf. Vorauszahlungen für das Folgejahr des Haushaltsjahres enthalten sind, sodass entspre-
chend eine passive Rechnungsabgrenzung erfolgen muss. Ausschlaggebend dafür ist die Festlegung eines kon-
kreten Zeitbezugs für die Einzahlung durch den Zahlungspflichtigen.  
 
 
4.4.8.2 Erhaltene Anzahlungen und Sonderposten 
 
In der gemeindlichen Bilanz dürfen die Finanzleistungen Dritter, die durch die Hingabe von Kapital zur Anschaf-
fung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erfolgen und zur Aufgabenerledigung der Gemeinde beitra-
gen, erst dann unter den gemeindlichen Sonderposten bilanziert werden, wenn der damit finanzierte Vermögens-
gegenstand für die gemeindliche Aufgabenerfüllung genutzt wird. Es kommt dabei nicht darauf an, ob die Ge-
meinde die investiven Finanzmittel als Zuwendungen, als Beiträge auf der Grundlage des Kommunalabgabenge-
setzes oder auf der Grundlage des Baugesetzbuches erhalten hat. Es kann sich dabei auch um Finanzleistungen 
Dritter aus baurechtlichen oder aus umweltrechtlichen Anlässen handeln.  
 
Die aufgrund von Vorleistungen Dritter entstehenden gemeindlichen Geschäftsvorfälle sind ergebnisneutral zu 
behandeln, wenn sie die Investitionsmaßnahmen der Gemeinde betreffen. Sie sollen erst dann unter den Son-
derposten angesetzt werden, wenn die Gemeinde die mit den Drittmitteln zu finanzierenden Vermögensgegen-
stände angeschafft oder hergestellt bzw. die aus der Finanzierung Dritter vorgesehenen Gegenleistungen er-
bracht hat. Gleichwohl müssen diese Vorgänge bilanziert werden und sind deshalb unter dem gesonderten Bi-
lanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ zu erfassen. 
 
Mit der Inbetriebnahme des betreffenden damit finanzierten Vermögensgegenstandes soll dann eine Umschich-
tung sowohl auf der Passivseite der Bilanz (Erhaltene Anzahlung gegen Sonderposten) als auch auf der Aktivsei-
te (Liquide Mittel oder geleistete Anzahlungen gegen Vermögensgegenstand) vorgenommen werden. Die erhal-
tenen Anzahlungen sind deshalb nicht unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Sie stellen 
keine Einnahmen mit einem Zeitraumbezug im Sinne der gemeindlichen Rechnungsabgrenzung dar. Diese Ein-
ordnung erhaltener zweckbezogener Zahlungen ist für die gemeindliche Bilanzierung ausschlaggebend.  
 
 
4.5 Zu Nummer 5 (Passive Rechnungsabgrenzung): 
 
4.5.1 Inhalte des Bilanzpostens 
 
Der Bilanzposten „Passive Rechnungsabgrenzung“ in der gemeindlichen Bilanz stellt wie die aktive Rechnungs-
abgrenzung einen bilanztechnischen Posten dar. Er dient der periodischen Ergebnisermittlung, wenn eine erfor-
derliche Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzposten nicht möglich ist. Er ist Ausdruck einer Leistungsver-
pflichtung der Gemeinde, die der ergebniswirksamen Vereinnahmung der erhaltenen zeitraumbezogenen Zah-
lung entgegensteht (vgl. Erläuterungen zu § 42 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
Es sind daher von der Gemeinde immer dann Rechnungsabgrenzungsposten in ihrer Bilanz anzusetzen, wenn 
Einnahmen vor dem Abschlussstichtag eingehen, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Ab-
schlussstichtag darstellen (transitorische Posten). Bei erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen ist dagegen je-
doch ein Ansatz unter den besonderen Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ vorzunehmen. Als wesentliches 
Kriterium ist dabei für die Entscheidung, ob Einnahmen als Erträge dem abgelaufenen Haushaltsjahr oder einem 
Folgejahr zuzuordnen sind, auf den „wirtschaftlichen Grund“ abzustellen.  
 
Die Gemeinde hat zu prüfen, inwiefern Einnahmen durch bestimmte, im abgelaufenen Jahr empfangene Gegen-
leistungen oder erst durch künftig zu erwartende Gegenleistungen wirtschaftlich verursacht sind. Diese Voraus-
setzung kann z. B. bei Vorauszahlungen von Miete und Pacht, oder durch andere einmalige und im Voraus ge-
zahlte Entgelte von Dritten gegeben sein. In dem bei der Bildung der Rechnungsabgrenzungsposten festgelegten 
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Zeitraum ist in jedem folgenden Haushaltsjahr eine periodenbezogene ergebniswirksame Auflösung bei den pas-
siven Rechnungsabgrenzungsposten vorzunehmen. Sie erfolgt i.d.R. in gleichmäßigen (planmäßigen) Raten. 
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde eine Zuwendung zur Weiterleitung an Dritte erhalten hat und ihre geleistete 
Zuwendung mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbindet, ohne wirtschaftlicher Eigentümer des 
mit der Zuwendung zu finanzierenden Vermögensgegenstandes zu sein, hat sie in ihrer Bilanz einen Rechnungs-
abgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen 
(vgl. § 42 Absatz 1 GemHVO NRW). Von der Gemeinde ist dann gleichzeitig für die erhaltene Zuwendung wegen 
des Vorrangs der Weiterleistung des zweckbezogenen Finanzierungsvorgangs an einen Dritten für die erhaltene 
Zuwendung ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. Beide Rechnungsabgrenzungsposten 
sind in der gleichen Art und Weise aufzulösen. Bei einem solchen Sachverhalt darf die Gemeinde keinen Sonder-
posten in ihrer gemeindlichen Bilanz ansetzen. Vielmehr wird bei dieser Finanzierungsform durch die beiden 
Rechnungsabgrenzungsposten als Bilanzkorrekturposten die notwendige Periodenabgrenzung sichergestellt.  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzende passive Rechnungsabgrenzung der Gemeinde ist in dem vom 
Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 39 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 
GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. 
NRW. 6300). 
 
 
4.5.2 Der Rechnungsabgrenzungsspiegel 
 
Für die Gemeinde ist es sinnvoll, sich einen detaillierten Überblick über den Stand und die Veränderungen der 
Rechnungsabgrenzungsposten zum Abschlussstichtag zu verschaffen. Dazu bietet sich die Erstellung eines 
Rechnungsabgrenzungsspiegels an, in dem die Gliederung nach Arten sich an den Ertrags- und Aufwandsarten 
der Ergebnisrechnung nach § 2 GemHVO NRW orientieren kann, die im Teil A um die Veränderungen im Haus-
haltsjahr und in Teil B um eine zeitliche Komponente nach Laufzeiten erweitert wird. Im Teil A werden der Ge-
samtbetrag am Ende des Vorjahres, die Veränderungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und der Gesamt-
betrag am Ende des Haushaltsjahres aufgezeigt.  
 
Die Gliederung in einzelne Ertrags- und Aufwandsarten ist von der Gemeinde eigenverantwortlich unter Berück-
sichtigung der örtlichen Bedürfnisse vorzunehmen. Im Teil B sollen die örtlich gewählten Ertrags- und Aufwands-
arten, nach der Fristigkeit gegliedert, aufgezeigt werden. Ein solcher Rechnungsabgrenzungsspiegel trägt erheb-
lich zur Übersichtlichkeit der in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Rechnungsabgrenzungsposten bei. Soweit 
die Gemeinde dem Anhang keinen Rechnungsabgrenzungsspiegel beifügt, sollten im Anhang mindestens die 
Restlaufzeiten zu den wesentlichen Rechnungsabgrenzungsposten angegeben werden. Dazu bietet es sich an, 
die Angaben nach langfristigen und kurzfristigen Rechnungsabgrenzungen zu gliedern.  
 
 
5. Zu Absatz 5 (Angabepflichten zum Vorjahr): 
 
5.1 Zu Satz 1 (Die Angabe von Vorjahresbeträgen): 
 
5.1.1 Allgemeine Pflichten 
 
Den Grundsätzen „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ entsprechend ist in der Vorschrift die Bestimmung enthalten, 
zu jedem einzelnen Posten der Aktivseite und der Passivseite der gemeindlichen Bilanz auch den dazugehörigen 
Betrag des Vorjahres anzugeben. Ein Vorjahresbetrag darf dabei in die Bilanz für das Haushaltsjahr ohne weitere 
Erläuterungen nur übernommen werden, wenn dieser mit dem betreffenden aktuellen Wertansatz in der gemeind-
lichen Bilanz vergleichbar ist. Der anzusetzende Wertansatz darf daher gegenüber dem Vorjahresansatz keine 
wesentlichen inhaltlichen Änderungen erfahren haben oder in anderer Form dargestellt werden. Das Problem der 
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Anpassung von Vorjahresbeträgen sollte von der Gemeinde möglichst vermieden werden. Mit der Angabe der 
Vorjahresbeträge im Jahresabschluss wird den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ein besserer 
Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde im kurzfristigen Zeitablauf ermöglicht. 
 
 
5.1.2 Vorjahreszahlen bei „Davon-Vermerken“ 
 
Die Angabe von Vorjahresbeträgen in der gemeindlichen Bilanz muss auch zu den „Davon-Vermerken“ erfolgen, 
die zu einzelnen Bilanzposten angebracht wurden. Solche „Davon-Vermerke“ sind zulässig, denn eine Erweite-
rung der örtlichen Bilanz kann durch eine Aufgliederung eines nach § 41 GemHVO NRW vorgesehenen Postens 
in seine wichtigen Bestandteile oder durch „Davon-Vermerke“ vorgenommen werden. Es bietet sich in diesem 
Zusammenhang an, bei Untergliederungen von Bilanzposten und „Davon-Vermerken“, die lediglich im Anhang im 
gemeindlichen Jahresabschluss enthalten sind, ebenfalls die Vorjahresbeträge anzugeben.  
 
 
5.1.3 Angaben beim Bilanzposten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ 
 
In der gemeindlichen Bilanz besteht eine Besonderheit bei der Angabe von Vorjahresbeträgen beim Bilanzposten 
„Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“. In den Fällen, in denen z.B. im Vorjahr unter diesem Posten ein Jahres-
überschuss ausgewiesen wurde, im abgelaufenen Haushaltsjahr jedoch ein Jahresfehlbetrag entstanden ist. In 
solchen Fällen oder umgekehrt sollte der auszuweisende Jahresfehlbetrag mit einem in Klammern gesetzten 
Minuszeichen als Vorzeichen (-) versehen werden. Damit wird die notwendige Transparenz über diesen im Jah-
resvergleich unterschiedlichen bilanziellen Ansatz gewährleistet.  
 
Diese Vorgehensweise kann in entsprechender Weise auch in den Fällen zur Anwendung kommen, wenn in der 
Bilanz der Gemeinde bereits der Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ durch den Bilanzposten „Bilanz-
gewinn/Bilanzverlust“ ersetzt wurde, weil das gemeindliche Jahresergebnis bereits teilweise oder vollständig vor 
der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses verrechnet wurde. Diese „Fortführung“ der gemeindlichen 
Bilanz vor der Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses des Rates der Gemeinde nach § 96 Abs. 1 GO 
NRW ist dabei gesondert im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss zu erläutern. 
 
 
5.1.4 Vorjahreszahlen beim Wegfall von Bilanzposten 
 
In den Fällen, in denen z.B. ein Posten in der gemeindlichen Bilanz für das abgelaufene Haushaltsjahr nicht mehr 
enthalten ist, wird somit unmittelbar eine Veränderung aufgezeigt, die gesonderte Nachfragen an die Gemeinde 
als Bilanzierende, ob ggf. ein Fehler vorliegt, erübrigt. In solchen Fällen muss eigenverantwortlich über zusätzli-
che Angaben im Anhang entschieden werden, z. B. ob der Vorjahresbetrag zusätzlich in angepasster Form an-
gegeben wird, um eine sachgerechte Vergleichbarkeit zu sichern.  
 
 
5.1.5 Verzicht auf Vorjahreszahlen 
 
Bei der Pflicht zur Angabe von Vorjahresbeträgen in der Bilanz der Gemeinde ist zu berücksichtigen, dass die 
Angabe bei der erstmaligen Aufstellung (Eröffnungsbilanz nach § 92 GO NRW) unterbleiben konnte. Ein solcher 
Verzicht ist auch dann zulässig, wenn ein neuer Bilanzposten in die Bilanz aufgenommen wird, soweit dieser nicht 
aufgrund einer Untergliederung eines in der Bilanz enthaltenen Postens entsteht. Dabei ist von der Gemeinde 
eigenverantwortlich zu prüfen und festzulegen, inwieweit durch Anhangsangaben die örtliche Vorgehensweise 
transparent gemacht werden muss. 
 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 41 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2317 

5.2 Zu Satz 2 (Erläuterungspflichten bei Nichtvergleichbarkeit): 
 
Die Pflicht der Gemeinde, in ihrem Jahresabschluss zusätzlich zu den anzusetzenden Wertansätzen auch die 
Beträge des Vorjahres anzugeben, kann in den Fällen der Änderung der in der vorhergehenden Bilanz auf die 
einzelnen Bilanzposten angewandten Ansatzmethoden zu einer Nichtvergleichbarkeit führen, denn bei den be-
troffenen Bilanzposten fehlt es dann an einer sachlichen und zeitlichen Stetigkeit. Für solche Fälle sieht die Vor-
schrift daher besondere Erläuterungspflichten vor. Diese Pflicht erfordert gleichwohl auch die Herstellung der 
Vergleichbarkeit der Bilanzdaten. Im Einzelfall, wenn die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die Wert-
ansätze bei einzelnen Bilanzposten geändert wurden, sollen in der gemeindlichen Bilanz auch die entsprechen-
den Vorjahresbeträge entsprechend neu bestimmt werden.  
 
Eine Anpassung durch die Gemeinde sollte daher erfolgen, wenn sie im Vorjahr ihre Bilanz entsprechend aufge-
stellt hätte. Bei einer solchen rückwirkenden Anwendung werden die Ereignisse und Geschäftsvorfälle der Ge-
meinde so gestellt, als ob die neue Sachlage bereits vor dem Abschlussstichtag des betreffenden Haushaltsjah-
res zur Anwendung gekommen wäre. Eine besondere Erläuterungspflicht für den gemeindlichen Anhang kann 
aber auch entstehen, wenn bei unwesentlichen Ansätzen in der Bilanz des Vorjahres nunmehr im Folgejahr eine 
Zusammenfassung solcher Posten von der Gemeinde in Betracht gezogen wird. Auf eine solche „nachträgliche“ 
Zusammenfassung sollte dann im Anhang besonders hingewiesen und diese ggf. auch erläutert werden.  
 
 
5.3 Zu Satz 3 (Wegfall von Bilanzposten): 
 
5.3.1 Die Zwecke der Vorschrift 
 
Die Vorschrift über die gemeindliche Bilanz lässt es zu, dass ein Posten der gemeindlichen Bilanz, der keinen 
Betrag ausweist, entfallen kann. Dieser Verzicht ist nicht möglich, wenn im vorhergehenden Haushaltsjahr unter 
diesem Posten ein Betrag ausgewiesen wurde. Solche Posten in der gemeindlichen Bilanz werden oftmals allge-
mein als „Leerposten“ bezeichnet. Zudem hat die Vorschrift den Zweck, die Vergleichbarkeit der gemeindlichen 
Bilanzdaten des aktuellen Jahres und des Vorjahres zu sichern. Die Gemeinde hat eigenverantwortlich zu ent-
scheiden, ob sie auf Bilanzposten verzichtet, die keinen Betrag in zwei aufeinanderfolgenden Jahren aufweisen.  
 
Der Verzicht auf Leerposten in der gemeindlichen Bilanz bietet der Gemeinde die Möglichkeit, ihre Bilanz noch 
stärker an die örtlichen Verhältnisse anzupassen. Sie muss bei einem fehlenden Ansatz nicht die Teile der Min-
destgliederung der gemeindlichen Bilanz erhalten, denen im Gesamtwerk keine besondere Aussagekraft mehr 
zukommt. Dadurch wird auch den Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses eine sachgerechte und 
sinnvolle Erleichterung geboten. Die gemeindliche Bilanz kann dann den bei der Gemeinde bestehenden spezifi-
schen örtlichen Gegebenheiten besser Rechnung tragen. 
 
 
5.3.2 Die Einhaltung der Übersichtlichkeit und Klarheit 
 
Die Gliederung der gemeindlichen Bilanz muss aber gleichwohl auch dem Grundsatz der Übersichtlichkeit und 
der Klarheit genügen. Die Posten der Bilanz sind daher in sinnvoller Weise zu einem Gesamtbild zusammenzufü-
gen (vgl. Nummer 1.6.5 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. NRW. 6300). Ein „Null-
Ansatz“ oder ein „Leerposten“ wird daher immer dann in der gemeindlichen Bilanz angesetzt, wenn im vorherge-
henden Haushaltsjahr unter diesen Posten ein Betrag ausgewiesen wurde, in der aktuellen Bilanz aber kein ent-
sprechender Vermögensgegenstand mehr vorhanden ist.  
 
Eine solche Verkürzung der Bilanzgliederung durch das Weglassen nicht benötigter Posten trägt zur besseren 
Lesbarkeit bei. Sie macht auf den ersten Blick sichtbar, über welche Arten von Vermögensgegenständen die 
Gemeinde tatsächlich verfügt. Die Gliederung der Bilanz muss auch dem Grundsatz der Klarheit Rechnung tra-
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gen. So muss z. B. im Bilanzbereich „Infrastrukturvermögen“ grundsätzlich jeder der dort aufgeführten Posten 
einen Wertansatz aufweisen (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.3). Verfügt eine Gemeinde jedoch z.B. über keine 
Brücken und Tunnel oder Gleisanlagen können die betreffenden Bilanzposten entfallen. In diesem Fall muss auch 
nicht ein „Null-Ansatz“ bei solchen Bilanzposten ausgewiesen werden.  
 
Es ist aber nicht zulässig, soweit auf Bilanzposten zu verzichten, dass nach dem o.a. Beispiel die gemeindliche 
Bilanz nur noch ein Wertansatz im Bilanzbereich „Infrastrukturvermögen“ enthalten würde. Durch eine solche 
Vorgehensweise würde das durch die Bilanz zu vermittelnde den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bild 
der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde erheblich beeinträchtigt, auch wenn die vorgeschriebenen 
Posten der Bilanz zusammengefasst werden dürfen. Ein Hinweis auf eine Mitzugehörigkeit zu anderen Posten 
stellt in diesem Fall keine akzeptable Lösung dar, weil die betreffenden Posten nicht in der Bilanz enthalten sind.  
 
In solchen Fällen könnten die Bilanzleser nur mit zusätzlichem Aufwand feststellen, ob die gemeindliche Bilanz 
fehlerfrei ist bzw. keine pflichtigen Angaben unterlassen wurden. Die in § 41 Absatz 3 und 4 GemHVO NRW 
enthaltene Mindestgliederung der Bilanz ist daher sachgerecht und gewährleistet die notwendige Transparenz für 
alle Adressaten des Jahresabschlusses. In den Fällen, in denen die Gemeinde auf Bilanzposten verzichtet, ist 
dieser Sachverhalt im Anhang gesondert zu erläutern. Dabei muss eine bilanzielle Stetigkeit bestehen, damit 
möglichst eine Vergleichbarkeit zwischen den Bilanzansätzen des Haushaltsjahres und des Vorjahres sowie in 
einer Zeitreihe hergestellt bzw. bestehen werden kann. Durch die Stetigkeit wird die notwendige Informationsqua-
lität gewährleistet, weil sich auf die gemeindliche Bilanz keine Wahlrechte aus anderen fachlich geprägten Bilan-
zierungsregelungen unmittelbar auswirken. 
 
 
6. Zu Absatz 6 (Hinzufügung neuer Bilanzposten): 
 
6.1 Zu Satz 1 (Neue Bilanzposten für neue Sachverhalte): 
 
6.1.1 Die Anforderungen an neue Bilanzposten 
 
Die gemeindliche Bilanz muss dem Grundsatz der Bilanzvollständigkeit genügen und als Gegenüberstellung von 
Vermögen und Finanzierungsmitteln der Gemeinde zum Abschlussstichtag das Anlagevermögen und Umlauf-
vermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten und in eine 
Aktivseite und eine Passivseite gegliedert sein. Neue Posten dürfen deshalb nur in die gemeindliche Bilanz einge-
fügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem der mindestens vorgeschriebenen Posten erfasst wird. Der neue 
Bilanzposten muss daher eine erhebliche Bedeutung für die Aussagefähigkeit der gemeindlichen Bilanz haben 
und muss für das Informationsinteresse der Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses von besonderer 
Bedeutung sein. Die Erweiterung der gemeindlichen Bilanz um zusätzliche Posten bedarf deshalb einer sorgfälti-
gen Prüfung. 
 
Die Vorgabe einer Vielzahl von Bilanzposten nach den Absätzen 3 und 4 dieser Vorschrift lassen der Gemeinde 
kaum Raum für zusätzliche Bilanzposten. Ein Einfügen neuer Bilanzposten muss zudem mit den haushaltsrechtli-
chen Vorgaben in Einklang stehen, z. B. zur Ausgleichsrücklage und allgemeinen Rücklage (vgl. § 75 GO NRW), 
zu den Sonderposten (vgl. § 43 GemHVO NRW) oder zu den zulässigen Rückstellungen (vgl. § 36 GemHVO 
NRW). Eine solche gesetzliche Zuordnung von gemeindlichen Sachverhalten zu einzelnen Bilanzposten führt 
dazu, dass die Gemeinde keine besonderen örtlichen Zwecke definieren und dafür Wertansätze bilanzieren darf, 
die den Rahmenbedingungen für die gemeindliche Bilanz entgegen stehen.  
 
In der gemeindlichen Bilanz darf deshalb z. B. kein gesonderter Bilanzposten "Verlustvortrag" ausgewiesen sein, 
weil nach dem Haushaltsausgleichssystem zwingend eine unmittelbare Verrechnung eines Jahresfehlbetrages 
mit dem Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und/oder allgemeine Rücklage) im Rahmen des gemeindlichen Jah-
resabschlusses vorzunehmen ist. Die Gemeinde kann aber auch keine gesonderte „Gewinnrücklage“ als neuen 
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Posten in ihrer Bilanz ansetzen, weil die gesetzlich bestimmte Ausgleichsrücklage bereits diese Funktion innehat 
(vgl. § 75 Absatz 3 GO NRW).  
 
Die nicht abschließende Aufzählung der Bilanzposten bietet daher keinen Anlass, neue Bilanzposten in einem 
unbeschränkten Umfang oder ohne besonderen Bedarf in die örtliche Bilanz einzufügen. Für den Ansatz eines 
neuen Postens in der gemeindlichen Bilanz muss vielmehr ein besonderer Sachverhalt vorliegen, der entweder 
vermögenswirksam ist oder eine Verpflichtung der Gemeinde auslöst und bisher nicht in der gemeindlichen Bilanz 
als Vermögensrechnung erfasst wird. Außerdem ist immer abzuwägen, ob statt eines neuen Bilanzpostens eine 
Anhangsangabe ausreichend ist.  
 
Eine Erweiterung der gemeindlichen Bilanz wäre z. B. aufgrund einer rechtlichen Vorschrift möglich, bei der dann 
der neue Wertansatz auch nicht von untergeordneter Bedeutung und keinem anderen Bilanzposten zuordenbar 
sein sollte. Sofern die Gemeinde eine Erweiterung ihrer gemeindlichen Bilanz vornimmt, muss dieser örtliche 
Vorgang mit den Grundsätzen „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ sowie mit dem Grundsatz der Bilanzkontinuität in 
Einklang stehen.  
 
Die Gemeinde hat über den Ansatz eines neuen Bilanzpostens in ihrer Bilanz eigenverantwortlich unter Berück-
sichtigung der örtlichen Verhältnisse zu entscheiden. Die Aussagekraft der gemeindlichen Bilanz darf durch die 
Einfügung neuer Bilanzposten jedoch nicht beeinträchtigt werden. Entsprechend der örtlich getroffenen Entschei-
dung ist dann auch die Gliederung der gemeindlichen Bilanz anzupassen. Dabei muss sichergestellt werden, 
dass die verbleibenden Posten in sinnvoller Weise aufeinanderfolgen und untereinander gesetzt werden. Die 
Gemeinde hat zudem im Anhang die vorgenommene Veränderung ihrer Bilanz anzugeben und ausreichend und 
nachvollziehbar zu begründen.  
 
 
6.1.2 Änderungen in der Bezeichnung der Bilanzposten 
 
In besonderen Einzelfällen kann es angebracht sein, dass die Gemeinde statt eines neuen Bilanzpostens eine 
Änderung in der Bezeichnung eines Bilanzpostens vornimmt. Eine solche Bezeichnungsänderung ist immer dann 
als sachgerecht anzusehen, wenn durch die neue Bezeichnung der Inhalt des Bilanzpostens eindeutiger umfasst 
wird. Es ist jedoch nicht zulässig, andere als in der Vorschrift benannten Postenbezeichnungen zu nutzen, wenn 
dadurch der Posteninhalt nicht zutreffender bezeichnet wird. Die Entscheidung darüber muss von der Gemeinde 
unter Berücksichtigung der Informationsinteressen der Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses eigen-
verantwortlich getroffen werden. 
 
 
6.1.3 Die „Davon-Vermerke“ in der gemeindlichen Bilanz 
 
Bei der Vielzahl herausragender gemeindlicher Sachverhalte ist es nicht immer sachgerecht, dafür in jedem Ein-
zelfall einen neuen Bilanzposten anzusetzen. Um besondere örtliche Verhältnisse unmittelbar in der gemeindli-
chen Bilanz aufzuzeigen, ist es oftmals ausreichend, dafür „Davon-Vermerke“ unter den bestehenden Bilanzpos-
ten auszubringen. Insbesondere, wenn eine Mitzugehörigkeit zu einem bestehenden Bilanzposten anzunehmen 
ist, reicht ein „Davon-Vermerk“ aus, um der besonderen Bedeutung des Sachverhaltes gerecht zu werden. Mit 
solchen „Davon-Vermerken“ wird die Besonderheit eines gemeindlichen Sachverhalts herausgestellt, ohne dass 
dadurch die Klarheit der gemeindlichen Bilanz beeinträchtigt wird.  
 
Ein „Davon-Vermerk“ kann für einzelne Nutzungsarten von gemeindlichen Grundstücken sachgerecht sein, z. B. 
bei örtlicher Bedeutung von Erholungsflächen oder wenn die Erbbaugrundstücke einer Gemeinde einen wesentli-
chen Teil des gemeindlichen Vermögens darstellen. Sofern einzelne Bilanzposten als Sammelposten in der ge-
meindlichen Bilanz enthalten sind, z. B. der Posten „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ oder der 
Posten „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ bieten sich vielfach „Davon-Vermerke“ für eine Unterglie-
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derung dieser Sammelposten an. Ein Maßstab dafür ist, dass das Volumen eines Sammelpostens das Volumen 
der anderen spezielleren Bilanzposten im betreffenden Bilanzbereich nicht übersteigen soll.  
 
Die Erweiterung der gemeindlichen Bilanz um „Davon-Vermerke“ bedarf jedoch einer sorgfältigen Prüfung durch 
die Gemeinde, damit nicht durch eine Vielzahl von solchen Zusatzangaben die Klarheit und Übersichtlichkeit der 
gemeindlichen Bilanz beeinträchtigt wird. In dieser örtlichen Prüfung ist daher zu beurteilen, ob statt eines „Da-
von-Vermerks“ eine Angabe im Anhang nicht bereits ausreichend ist. Bei der Prüfung, bei welchen Bilanzposten 
ein „Davon-Vermerk“ sachgerecht ist, sollen auch die Belange des Gesamtabschlusses berücksichtigt werden. 
 
 
6.1.4 Besondere zusätzliche Bilanzposten 
 
Beim Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und bei Finanzanlagen durch die Gemeinde kann der 
Fall eintreten, dass die Gemeinde zur Leistung einer Anzahlung verpflichtet ist. Sie hat diesen Sachverhalt dann 
zum Abschlussstichtag zu bilanzieren. In solchen Fällen gilt, dass solche geleisteten Anzahlungen getrennt von 
den übrigen Wertansätzen anzusetzen sind und daher nicht unter den für Sachanlagen vorgesehenen Posten 
"Geleistete Anzahlungen" angesetzt werden dürfen. Die Gemeinde hat deshalb für solche geleisteten Anzahlun-
gen einen eigenen Bilanzposten im betroffenen Bilanzbereich zu schaffen, auch wenn nach den Vorgaben für die 
Bilanzgliederung kein gesonderter Posten dafür vorgesehen ist. 
 
 
6.2 Zu Satz 2 (Neue Bilanzposten nicht wegen Wertberichtigungen): 
 
Die Vorschrift enthält die ausdrückliche Vorgabe für die Gemeinde, dass in die gemeindliche Bilanz kein neuer 
Posten für Wertberichtigungen zu Forderungen eingefügt werden darf. Zu jedem Abschlussstichtag müssen ge-
meindliche Forderungen, die uneinbringlich sein können, einer individuellen Risikoüberprüfung (Grundsatz der 
Einzelbewertung) unterzogen werden. Ggf. ist dann von der Gemeinde eine Wertberichtung unter Einbeziehung 
der haushaltsrechtlichen Vorschriften über die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass von Ansprüchen 
der Gemeinde (vgl. § 26 GemHVO NRW) vorzunehmen.  
 
In den Fällen, in denen von der Gemeinde eine Einzelwertberichtigung oder eine Pauschalwertberichtigung vor-
genommen wird, ist diese aus Gründen der Klarheit auf einem besonderen Wertberichtigungskonto oder Korrek-
turkonto als Passivkonto (indirekt) zu buchen, denn sie erfolgt üblicherweise nicht in direkter Form durch Abset-
zung auf der Aktivseite. Das Wertberichtigungskonto ist daher ein Konto, das zur Berichtigung des Anlagekontos 
bei der indirekten Abschreibung von gemeindlichen Forderungen gebildet wird. Es ist notwendig, weil bei diesem 
Vorgang das Anlagegut mit seinem vollen Anschaffungswert im Anlagekonto erhalten bleibt. 
 
Auf dem Wertberichtigungskonto werden die Wertminderungen der gemeindlichen Forderungen gebucht, die 
oftmals als Abschreibungen bezeichnet werden. Es steht auf der Passivseite der Bilanz und bildet damit einen 
Korrekturposten zu den Forderungen auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz. Dieses Konto wird daher auch 
über das Forderungskonto abgeschlossen und darf nicht in Form eines eigenständigen Bilanzpostens in der ge-
meindlichen Bilanz enthalten sein. 
 
 
6.3 Zu Satz 3 (Neue Bilanzposten und Anhang): 
 
Die Einfügung neuer Bilanzposten in die gemeindliche Bilanz im Jahresabschluss der Gemeinde, die nicht in den 
Gliederungsvorgaben nach den Absätzen 3 und 4 dieser Vorschrift enthalten sind, stellt einen so gewichtigen 
Tatbestand im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses dar, dass die haushaltsrechtliche Vorschrift dafür 
ausdrücklich die Verpflichtung für die Gemeinde enthält, die Einfügung von Posten in die Bilanz gesondert im 
Anhang zu erläutern. Für die Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses wird damit eine Nachvollziehbar-
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keit der eigenverantwortlichen Gestaltung des gemeindlichen Jahresabschlusses durch die Gemeinde gewähr-
leistet. Diese haushaltsrechtliche Erläuterungspflicht gilt dementsprechend auch für die Erweiterung von Bilanz-
posten in der gemeindlichen Bilanz durch „Davon-Vermerke“. Auch dadurch werden gemeindliche Sachverhalte 
in der gemeindlichen Bilanz besonders herausgestellt. Die Gemeinde hat auch bei allen diesen Anhangsangaben 
eine Abwägung über den Umfang der zu gebenden Informationen vorzunehmen. 
 
 
7. Zu Absatz 7 (Reduzierung von Bilanzposten): 
 
7.1 Zu Satz 1 (Zusammenfassung von Bilanzposten): 
 
7.1.1 Zulässige Zusammenfassungen 
 
Die vorgeschriebenen Posten der gemeindlichen Bilanz dürfen zusammengefasst werden, wenn sie einen Betrag 
enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- 
und Schuldenlage der Gemeinde nicht erheblich ist oder durch die Zusammenfassung die Klarheit der Darstel-
lung vergrößert wird. Ein solcher Sachverhalt kann z. B. bei einem oder mehreren Bilanzposten dann auftreten, 
wenn in der gemeindlichen Bilanz unter diesen Posten kein Wert mehr anzusetzen ist, aber im Vorjahr darunter 
ein Betrag angesetzt war. In solchen Fällen kann auch eine „nachträgliche“ Zusammenfassung in Betracht kom-
men, wenn es sich nicht um wesentliche Wertansätze handelt. Entsprechend der örtlich getroffenen Entscheidung 
ist dann auch die Gliederung der gemeindlichen Bilanz anzupassen. Dabei muss sichergestellt werden, dass die 
verbleibenden Posten in sinnvoller Weise aufeinanderfolgen und untereinander gesetzt werden.  
 
Die Zusammenfassung von Bilanzposten darf aber die Klarheit der Bilanz nicht sowie die Informationsbedürfnisse 
der Adressaten des Jahresabschlusses nicht beeinträchtigen. Bei Bilanzposten, die als Sammelposten in der 
gemeindlichen Bilanz vorgesehen sind, soll daher von der Gemeinde immer geprüft werden, ob deren Volumen 
das Volumen der anderen spezielleren Bilanzposten übersteigt. Bei einem solchen Fall sollen ggf. zusätzlichen 
Posten oder „Davon-Vermerke“ in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden. Es müssen jedoch ausreichende 
Erläuterungen im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss enthalten sein, damit ein zutreffendes Bild über die 
gemeindliche Bilanz und die notwendige Transparenz über die Bilanzdaten gewährleistet werden kann.  
 
 
7.1.2 Nicht zulässige Zusammenfassungen 
 
Eine Zusammenfassung von Posten der gemeindlichen Bilanz ist jedoch nicht in der Weise zulässig, dass auf der 
Aktivseite der Bilanz nur noch die in § 41 Absatz 3 GemHVO NRW mit den dreistelligen Ziffern versehenen Pos-
ten vorhanden sind oder auf der Passivseite ggf. nur noch die Posten mit einer zweistelligen Bezifferung nach § 
41 Absatz 4 GemHVO NRW angesetzt werden. Eine solche ausgedünnte Bilanz der Gemeinde ist auch dann 
unzulässig, wenn die Ansätze zu den fehlenden Posten im Anhang gesondert angegeben werden. In solchen 
Fällen könnten die Bilanzleser nur mit zusätzlichem Aufwand feststellen, ob die gemeindliche Bilanz fehlerfrei ist 
bzw. keine pflichtigen Angaben unterlassen wurden. Deshalb ist die in § 41 GemHVO NRW getroffene Vorgabe 
für eine Mindestgliederung der Bilanz sachgerecht und gewährleistet die notwendige Transparenz über die wirt-
schaftliche Lage der Gemeinde.  
 
 
7.2 Zu Satz 2 (Angabepflichten im Anhang): 
 
Der zusammengefasste Ausweis von Posten der gemeindlichen Bilanz ist im Anhang nach § 44 GemHVO NRW 
anzugeben. Für die Angabepflicht im Anhang zum gemeindlichen Jahresabschluss kann dabei die Nummerierung 
der Bilanzposten in der Gemeindehaushaltsverordnung als Anhaltspunkt dienen, denn sie dient der ordnungsmä-
ßigen Aufzählung und der Aneinanderreihung von Bilanzposten in der örtlichen Bilanz der Gemeinde. Die Vorga-
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be trägt somit zur Strukturierung der gemeindlichen Bilanz und des Anhangs bei. Gleichwohl ist die in der Vor-
schrift enthaltene Nummerierung der Bilanzposten für die Anwendung in der Praxis nicht verbindlich. 
 
 
7.3 Zu Satz 3 (Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten): 
 
7.3.1 Die Zulässigkeit mehrerer Bilanzposten 
 
Gemeindliche Vermögensgegenstände oder Schulden der Gemeinden dürfen auch unter mehreren Posten der 
gemeindlichen Bilanz angesetzt werden, wenn dadurch die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde nicht erheblich beeinträchtigt wird oder 
dadurch die Klarheit der Darstellung vergrößert wird. Der Gemeinde steht es in diesem Rahmen grundsätzlich 
frei, ob sie bei wichtigen Bilanzposten neben den pflichtigen Anhangsangaben auch in ihrer gemeindlichen Bilanz 
die Mitzugehörigkeit aufzeigt.  
 
 
7.3.2 Die Angabepflichten im Anhang 
 
Im gemeindlichen Anhang nach § 44 GemHVO NRW sind dann besondere Angaben zu einzelnen Bilanzposten in 
der gemeindlichen Bilanz zu machen, wenn bei den betreffenden Posten eine Mitzugehörigkeit zu anderen Bi-
lanzposten besteht. Die Regelung in der Vorschrift berücksichtigt den Sachverhalt, dass sich in örtlichen Einzel-
fällen durchaus Überschneidungen zwischen einzelnen Bilanzposten im Rahmen der gemeindlichen Bilanzierung 
ergeben können, weil die gemeindlichen Vermögensgegenstände und Schulden nach verschiedenen Kriterien in 
der gemeindlichen Bilanz angesetzt und besondere Zielsetzungen damit verfolgt werden. In den Fällen, in denen 
eine Mitzugehörigkeit eines Bilanzpostens zu einem anderen Bilanzposten besteht, sollte die Zuordnung zu ei-
nem geeigneten Bilanzposten in der gemeindlichen Bilanz grundsätzlich nach dem haushaltswirtschaftlichen 
Schwerpunkt erfolgen.  
 
Bei einer möglichen Doppelzugehörigkeit von gemeindlichen Geschäftsvorfällen zu Wertansätzen in der gemeind-
lichen Bilanz, z. B. im Bilanzbereich „Forderungen“ oder „Verbindlichkeiten“, soll die Gemeinde im Anhang zum 
Jahresabschluss über ihre Zuordnungsentscheidung und die dabei vorgenommene Schwerpunktsetzung infor-
mieren. Diese Angabepflichten entsprechen den bei der Gestaltung der örtlichen Bilanz zu beachtenden Grunds-
ätzen der Klarheit und Übersichtlichkeit. Im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss ist dann dazu die not-
wendige Angabe zum weiteren dazugehörigen Bilanzposten (Mitzugehörigkeit) zu machen. Eine Vermerkpflicht 
darüber ist innerhalb der gemeindlichen Bilanz dafür nicht vorgesehen.  
 
Eine Anhangsangabe wird daher gefordert, um die Nachvollziehbarkeit und Transparenz beim gemeindlichen 
Jahresabschluss zu gewährleisten. Für die gemeindliche Angabepflicht im Anhang im gemeindlichen Jahresab-
schluss kann dabei die Nummerierung der Bilanzposten in der Gemeindehaushaltsverordnung als Anhaltspunkt 
dienen, denn sie dient der ordnungsmäßigen Aufzählung und der Aneinanderreihung von Bilanzposten in der 
örtlichen Bilanz der Gemeinde. Sie trägt somit zur Strukturierung der gemeindlichen Bilanz und des Anhangs bei. 
Gleichwohl ist die in der Vorschrift enthaltene Nummerierung der Bilanzposten für die Anwendung in der ge-
meindlichen Praxis nicht verbindlich, aber durch die Gemeinde örtlich nutzbar. 
 
 
8. Zu Absatz 8 (Beachtung des Kontierungsplans): 
 
8.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Regelung bestimmt, dass die Gemeinde bei der Aufstellung der Bilanz den vom Innenministerium bekannt 
gegebenen Kontierungsplan zugrunde zu legen hat, der u.a. auch die Zuordnung von Vermögensgegenständen 
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und Schulden zu den Posten der Bilanz auf der Basis des NKF-Kontenrahmens nach § 27 Absatz 7 GemHVO 
NRW festlegt. Der Kontierungsplan gewährleistet die Nachprüfbarkeit der gemeindlichen Buchführung, sichert die 
Vergleichbarkeit und genügt den finanzstatistischen Anforderungen (vgl. Nummer 1.5.3 des Runderlasses des 
Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
8.2 Die Zuordnungen für die gemeindliche Bilanz 
 
Der Kontierungsplan stellt einen verbindlichen Leitfaden für die gemeindliche Praxis dar und enthält die Zuord-
nung der gemeindlichen Vermögens- und Schuldenarten zu den Posten der Bilanz der Gemeinde auf der Basis 
des NKF-Kontenrahmens nach § 27 Absatz 7 GemHVO NRW (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Zuordnungen für die gemeindliche Bilanz 

 
 

BILANZPOSTEN 
 

NKF-KONTENGRUPPE 
 

VERBINDLICHE ZUORDNUNG 

Immaterielle 
Vermögensgegenstände 

01 Immaterielle Vermögens-
gegenstände 

 

  
Konzessionen  
Lizenzen 
DV-Software 
 

Unbebaute Grundstücke 
und grundstücksgleiche 

Rechte 
 

02  Unbebaute Grundstücke 
und grundstücksgleiche 
Rechte 

 

 
Grünflächen  

(Erholungsflächen als Parkanlagen oder 
sonstige Freizeit- und Erholungsflächen) 

Ackerland  
(landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutz-
te Flächen)  

Wald, Forsten 
Sonstige unbebaute Grundstücke 
 

 
 

Bebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

 

 
 
 
03 Bebaute Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rech-
te 

 

 
 
Grundstücke mit Kinder- und  
Jugendeinrichtungen, 
Grundstücke mit Schulen 
Grundstücke mit Wohnbauten 
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- 
und Betriebsgebäuden 
 

 
 

Infrastrukturvermögen 
 

 
 
04 Infrastrukturvermögen 
 

 
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 

(Unbebaute Grundstücke sowie Grund und 
Boden von bebauten Grundstücken)  

Brücken und Tunnel, 
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicher-
heitsanlagen 
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanla-
gen 

(Kläranlagen, Abwasserkanäle, Stauraumka-
näle, Regenrückhaltebecken, Regenwasser-
behandlungsanlagen, öffentliche Toiletten) 

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslen-
kungsanlagen 
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 

(Strom-, Gas-, Wasserleitungen und dazu ge-
hörige Anlagen, wasserbauliche Anlagen) 

 
 

Bauten auf fremdem  
Grund und Boden 

 

 
05 Bauten auf fremdem 

Grund und Boden 
 

Keine weiteren Festlegungen 
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Die Zuordnungen für die gemeindliche Bilanz 

 
 

BILANZPOSTEN 
 

NKF-KONTENGRUPPE 
 

VERBINDLICHE ZUORDNUNG 

Kunstgegenstände,  
Kulturdenkmäler 

06 Kunstgegenstände, Kul-
turdenkmäler 

 
Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten usw. 
Baudenkmäler, Bodendenkmäler,  
sonstige Kulturdenkmäler  
 

 
Maschinen  

und technische Anlagen, 
Fahrzeuge 

 

07 Maschinen und technische 
Anlagen, Fahrzeuge 

 
 
Keine weiteren Festlegungen 

 
Betriebs- und  

Geschäftsausstattung 
 

 
08 Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung 
 

 
Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstät-
ten, Werkzeuge u.a. 

 
 

Geleistete Anzahlungen, 
Anlagen im Bau 

 

 
09 Geleistete Anzahlungen, 

Anlagen im Bau 
 

Keine weiteren Festlegungen 

 
Anteile an verbundenen 

Unternehmen 
 

 
10 Anteile an verbundenen 

Unternehmen 
 

Keine weiteren Festlegungen 

Beteiligungen 
 

11 Beteiligungen 
 

 
Anteile an Kapitalgesellschaften (auch Gemein-
nützige Gesellschaften) 
Anstalten des öffentlichen Rechts 
Anteile an sonstigen juristischen Personen, z.B. 
Zweckverbände 
Rechtlich selbstständige Stiftungen 
Beteiligungen an Personengesellschaften 

 

 
Sondervermögen 

 

 
12 Sondervermögen 
 

 
Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Nrn. 3 und 4 
der Gemeindeordnung 

 

Ausleihungen 
 13 Ausleihungen  

 
Ausleihungen 

an verbundene Unternehmen 
an Beteiligungen 
an Sondervermögen 

Anteile an Genossenschaft sind als „Sonstige 
Ausleihungen“ anzusetzen 

 

Wertpapiere 
 14 Wertpapiere 

 
Wertpapiere in Form von Unternehmensanteilen 
Sonstige Wertpapiere 
(In der Bilanz getrennt bei Anlage- oder Umlauf-
vermögen anzusetzen.)  

 

 
Vorräte 

 
15 Vorräte 

 
Rohstoffe/Fertigungsmaterial 
Hilfsstoffe, Betriebsstoffe 
Waren 
Unfertige/fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 
Zu veräußernde Bau- und Gewerbegrundstücke 
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 
Sonstige Vorräte 

 

 
Öffentlich-rechtliche  

Forderungen  
und Forderungen  

aus Transferleistungen 
 

 
16 Öffentlich-rechtliche For-

derungen und Forderun-
gen aus Transferleistun-
gen 

 

 
Gebührenforderungen 
Beitragsforderungen 
Steuerforderungen 
Forderungen aus Transferleistungen 
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 
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Die Zuordnungen für die gemeindliche Bilanz 

 
 

BILANZPOSTEN 
 

NKF-KONTENGRUPPE 
 

VERBINDLICHE ZUORDNUNG 
Privatrechtliche  

Forderungen, sonstige 
Vermögensgegenstände 

 

17 Privatrechtliche Forderun-
gen, sonstige Vermö-
gensgegenstände 

 

Privatrechtliche Forderungen  
 gegenüber dem privaten Bereich 
 gegenüber dem öffentlichen Bereich 
 gegen verbundene Unternehmen 
 gegen Beteiligungen 
 gegen Sondervermögen 
Sonstige Vermögensgegenstände 

 

 
Liquide Mittel 

 

 
18 Liquide Mittel 
 

 
Guthaben bei Banken, Kreditinstituten, der Bun-
desbank, der Europäischen Zentralbank u.a. 
Entgegennahme von Schecks 
Kassenbestand in Form von Bargeld  

 

Aktive  
Rechnungsabgrenzung 

(RAP) 
 

19 Aktive Rechnungsabgren-
zung (RAP) 

 

 
Kreditbeschaffungskosten 
Zölle und Verbrauchssteuern 
Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen 
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen 

 

Eigenkapital 
 

20 Eigenkapital 
 

 
Allgemeine Rücklage 
Sonderrücklage 
Ausgleichsrücklage 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

 

 
(kein Bilanzausweis) 

 

 
21 Wertberichtigungen 
 

      
Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen zu 
Forderungen 
  

Sonderposten 
 

23 Sonderposten 
 

 
Sonderposten aus Zuwendungen 
Sonderposten aus Beiträgen 
Sonderposten für den Gebührenausgleich 
Sonstige Sonderposten 

 

 
Pensionsrückstellungen 

 

 
25 Pensionsrückstellungen 
 

 
Pensionsrückstellungen 
    für Beschäftigte 
 für Versorgungsempfänger 

 
 

Rückstellungen für  
Deponien und Altlasten 

 

 
26 Rückstellungen für Depo-

nien und Altlasten 
 

 
 
Keine weiteren Festlegungen 

 
Instandhaltungs- 
rückstellungen 

 

 
27 Instandhaltungsrückstel-

lungen 
 

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  

 
 

Sonstige  
Rückstellungen 

 

 
 
28 Sonstige Rückstellungen 
 

 
Rückstellungen 
 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 
 für AArrbbeeiittsszzeeiittgguutthhaabbeenn 
 für die Aufbewahrung von Unterlagen 
 für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 

 

 
Anleihen 

 

 
30 Anleihen 
 

 
Anleihen 
(konvertible und nicht konvertible) 

 

 
Verbindlichkeiten  

aus Krediten  
für Investitionen 

 

 
32 Verbindlichkeiten aus 

Krediten für Investitionen 
 

 
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
 von verbundenen Unternehmen 
 von Beteiligungen 
 von Sondervermögen 
 vom öffentlichen Bereich 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 41 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2326 

 
Die Zuordnungen für die gemeindliche Bilanz 

 
 

BILANZPOSTEN 
 

NKF-KONTENGRUPPE 
 

VERBINDLICHE ZUORDNUNG 
 von Kreditinstituten 

 
 

Verbindlichkeiten  
aus Krediten zur  

Liquiditätssicherung 
 

 
33 Verbindlichkeiten aus 

Krediten zur Liquiditätssi-
cherung 

 

Keine weiteren Festlegungen 

Verbindlichkeiten  
aus Vorgängen,  

die Kreditaufnahmen  
wirtschaftlich 

gleichkommen 
 

34 Verbindlichkeiten aus 
Vorgängen, die Kreditauf-
nahmen wirtschaftlich  

     gleichkommen 
 

 
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf-
nahmen wirtschaftlich gleichkommen 
 Schuldübernahmen 
 Leibrentenverträge 
 Verträge über die Durchführung städtebaulicher 

Maßnahmen 
 Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte 
 Leasingverträge 
 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grund-

stücksgeschäften 
Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vor-
gänge 

 

Verbindlichkeiten  
aus Lieferungen  
und Leistungen 

 
35 Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistun-
gen 

 

 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
 gegen verbundene Unternehmen 
 gegen Beteiligungen 
 gegen Sondervermögen 
 gegen den öffentlichen Bereich 
 gegen den privaten Bereich 
 im Ausland 

 

Verbindlichkeiten  
aus Transferleistungen 

36 Verbindlichkeiten aus 
Transferleistungen 

 
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
 gegen verbundene Unternehmen 
 gegen Beteiligungen 
 gegen Sondervermögen 
 gegen den öffentlichen Bereich 
 gegen übrige Bereiche 

 

Sonstige  
Verbindlichkeiten 37 Sonstige Verbindlichkeiten 

 
Sonstige Verbindlichkeiten 
 Steuerverbindlichkeiten aus den Steuerarten 
 gegenüber Sozialversicherungsträgern 
 gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und 

Gesellschaftern 
 erhaltene Anzahlungen u.a. 

 
 

Passive  
Rechnungsabgrenzung 

(RAP) 
 

39 Passive Rechnungsab-
grenzung (RAP) 

 
 
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen   

 

Abbildung 583 „Die Zuordnungen für die gemeindliche Bilanz“ 
 
Der aufgezeigten Zuordnungen zur gemeindlichen Bilanz ermöglichen der Gemeinde eine weitere sinnvolle Un-
tergliederung der Bilanzposten im gemeindlichen Jahresabschluss. Sie kann bei örtlichem Bedarf eigenverant-
wortlich von der Gemeinde vorgenommen werden, um die haushaltswirtschaftlichen Verhältnisse und örtlichen 
Gegebenheiten sachgerecht abzubilden. 

 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 42 
Rechnungsabgrenzungsposten 

 
(1) 1Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie 
Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. 2Satz 1 gilt entsprechend, wenn Sach-
zuwendungen geleistet werden. 
 
(2) 1Ist der Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit höher als der Auszahlungsbetrag, so darf der Unterschieds-
betrag in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen werden. 2Der Unterschiedsbetrag ist durch 
planmäßige jährliche Abschreibungen aufzulösen, die auf die gesamte Laufzeit der Verbindlichkeit verteilt werden 
können. 
 
(3) 1Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, so-
weit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. 2Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte weitergeleitet werden. 
 
 
 
Erläuterungen zu § 42: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Notwendigkeit einer Rechnungsabgrenzung 
 
Die Notwendigkeit einer Rechnungsabgrenzung im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses ergibt sich für 
die Gemeinde, wenn bei einem gegenseitigen Leistungsaustausch, bei dem für eine bestimmte Zeit von der Ge-
meinde und von einem Dritten Leistungen zu erbringen sind, diese Leistungen und die Gegenleistungen zeitlich 
auseinanderfallen, z. B. wenn haushaltsjahrbezogene Aufwendungen und Erträge und die jeweils dazugehörigen 
Zahlungen in unterschiedliche Haushaltsjahre fallen.  
 
Von der Gemeinde ist im Rahmen ihres Jahresabschlusses unter Beachtung des Periodenprinzips zu ermitteln, 
ob gemeindliche Geschäftsvorfälle bzw. Sachverhalte bei der Gemeinde vorliegen, die eine bilanzielle Rech-
nungsabgrenzung erforderlich werden lassen. Entsprechend ihren Feststellungen hat dann die Gemeinde in ihrer 
Bilanz die notwendigen Rechnungsabgrenzungsposten als Korrekturposten anzusetzen. Für eine gemeindliche 
Rechnungsabgrenzung zum Abschlussstichtag müssen nachfolgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein 
(vgl. Abbildung). 
  

 
Die Voraussetzungen für die gemeindliche Rechnungsabgrenzung 

 
 

Zur Vornahme einer Rechnungsabgrenzung muss gegeben sein: 
 
- Eine Ausgabe oder Einnahme vor dem Abschlussstichtag. 
 
 
- Die Ertrags- oder Aufwandswirksamkeit nach dem Abschlussstichtag. 
 
 
- Eine fest bestimmte Zeit über mehrere Jahre. 
 
 
- Die Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit. 
 

Abbildung 584 „Die Voraussetzungen für die gemeindliche Rechnungsabgrenzung“ 
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Bei vielen gemeindlichen Geschäftsvorfällen wird regelmäßig davon ausgegangen, dass für die Gemeinde kein 
Sachverhalt vorliegt, der zu einem zu aktivierenden Vermögensposten oder zu einem Posten über eine gemeind-
liche Verpflichtung führt. In solchen Fällen sind dann Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) von der Gemeinde zu 
bilden, um eine haushaltsjahrbezogene periodengerechte Ergebnisermittlung der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft zu gewährleisten. Sie dienen dazu, bestimmte Zahlungsgrößen periodengerecht aufzuteilen und stellen 
deshalb ergänzende Korrekturposten (Bilanzierungshilfen) zu den Vermögens- und Schuldenposten auf der Ak-
tivseite und auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz dar.  
 
Eine gemeindliche Rechnungsabgrenzung ist daher immer dann von der Gemeinde vorzunehmen, wenn nach 
dem Grundsatz der Abgrenzung nach Sache und Zeit im abgelaufenen Haushaltsjahr bei der Gemeinde Zahlun-
gen eingegangen oder von ihr geleistet worden sind, die Aufwendungen oder Erträge jedoch erst späteren Haus-
haltsjahren zuzurechnen und die Beträge nicht geringfügig sind. Den Rechnungsabgrenzungsposten liegen dabei 
gemeindliche Geschäftsvorfälle oder Verträge zugrunde, bei denen Leistung und Gegenleistung von zeitbezoge-
ner Natur sind, jedoch in zeitlicher Hinsicht auseinanderfallen, sodass die Zahlungen als Ausgaben oder Einnah-
men anzusehen sind. Die Länge des Zeitraumes, für den die Gemeinde eine Vorauszahlung erhält oder leistet, ist 
dabei grundsätzlich unerheblich. Sofern die Gemeinde z. B. bei der Vergabe eines Erbbaurechtes einen Erbbau-
zins im Voraus für die gesamte vertragliche Laufzeit von 99 Jahren erhält, muss dieser Betrag gleichmäßig über 
den gesamten Vertragszeitraum auf die einzelnen Haushaltsjahre verteilt werden. 
 
Das Ziel der gemeindlichen Rechnungsabgrenzung ist es insgesamt gesehen, die Aufwendungen und Erträge der 
Gemeinde, unabhängig von dem damit verbundenen Zahlungsmittelfluss, periodengerecht dem Haushaltsjahr 
zuzuordnen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (vgl. § 11 GemHVO NRW). Dabei ist das Ende des Haus-
haltsjahres (31. Dezember, 24.00 Uhr) maßgebend. Fehlt es jedoch an einer Zahlungsleistung, so ist von der 
Gemeinde eine periodenbezogene Rechnungsabgrenzung nicht über die Rechnungsabgrenzungsposten, son-
dern über die Bilanzierung von Forderungen und Verbindlichkeiten vorzunehmen.  
 
 
2. Die Bilanzierung von Rechnungsabgrenzungsposten 
 
2.1 Die Bilanzierungskriterien 
 
Bei der Rechnungsabgrenzung in der gemeindlichen Bilanz ist immer nach aktiven und passiven Bilanzposten zu 
unterscheiden. Auf der Aktivseite sind die Rechnungsabgrenzungsposten bilanztechnische Posten, die der perio-
dischen Ergebnisermittlung dienen, wenn die Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzposten nicht möglich ist, 
z.B. als geleistete Anzahlungen. Dieses gilt entsprechend für die Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passiv-
seite der gemeindlichen Bilanz, wenn die Gemeinde einmalige Zahlungen für mehrere Haushaltsjahre im Voraus 
erhalten hat. Auf dieser Bilanzseite sind sie Ausdruck einer noch nicht erfüllten Leistungsverpflichtung der Ge-
meinde, die der sofortigen vollständigen ergebniswirksamen Vereinnahmung der erhaltenen zeitraumbezogenen 
Zahlung entgegensteht.  
 
Der Ansatz von Rechnungsabgrenzungsposten in der gemeindlichen Bilanz erfordert einerseits, dass es Zah-
lungsvorgänge bei der Gemeinde vor dem Abschlussstichtag gibt, die sich nicht oder nur zum Teil auf das Haus-
haltsjahr beziehen und daher auch andere Haushaltsjahre berühren. Die Zahlungsvorgänge umfassen dabei bare 
und unbare Zahlungen, auch in Form von Schecks sowie gleichzustellende Vorgänge in Form einer Erhöhung der 
Forderungen oder Verminderung des Bestandes der Verbindlichkeiten der Gemeinde. Andererseits muss auch 
der Zeitraum, auf den sich die bei der Gemeinde eingehenden Zahlungen beziehen, kalendermäßig bestimmbar 
sein, um einen Rechnungsabgrenzungsposten in der gemeindlichen Bilanz ansetzen zu können. Die Dauer muss 
daher grundsätzlich berechenbar sein muss sich aus dem jeweils vorliegenden Sachverhalt ergeben. 
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Von der Gemeinde dürfen nur für transitorische Vorgänge entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten in der 
gemeindlichen Bilanz angesetzt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Bilanzielle Rechnungsabgrenzungsposten 

 
  

TRANSISTORISCHE POSTEN 
 

(Antizipative Posten nicht zulässig) 
 

Aktivisch 
 

Auszahlung jetzt, 
Aufwendung später 

Ertrag jetzt, 
Einzahlung später 

 
Passivisch 

 
Einzahlung jetzt, 

Ertrag später 
Aufwand jetzt, 

Auszahlung später 

  Abbildung 585 „Die Arten der gemeindlichen Rechnungsabgrenzungsposten“ 
 
Für die in der gemeindlichen Bilanz angesetzten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten ist wie für 
die anderen Bilanzposten in der gemeindlichen Bilanz das Saldierungsverbot zu beachten (vgl. § 41 Absatz 2 
GemHVO). Diese Bilanzposten dürfen daher nicht miteinander verrechnet werden. Dieses Verbot gilt auch bei 
gemeindlichen Geschäftsvorfällen, bei denen z. B. eine erhaltene Zuwendung an einen Dritten im Rahmen der 
gemeindlichen Aufgabenerfüllung weitergeleitet wird. Außerdem sind beim Ansatz von Rechnungsabgrenzungs-
posten in der gemeindlichen Bilanz auch bei einer langfristigen Verteilung der erhaltenen Einnahmen oder geleis-
teten Ausgaben über mehrere Haushaltsjahre keine Zinseffekte zu berücksichtigen.  
 
 
2.2 Keine Bewertung der Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist zu beachten, dass keine Bewertung der Rechnungsabgrenzungs-
posten zu erfolgen hat, wie sie beim Vermögen und den Schulden der Gemeinde für den Ansatz in der gemeindli-
chen Bilanz vorzunehmen ist. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten stellen keine Vermögenspositionen dar 
und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten haben keinen Verbindlichkeitscharakter. Beim Ansatz von tran-
sistorischen Rechnungsabgrenzungsposten auf den beiden Seiten der gemeindlichen Bilanz ist vielmehr der 
Zahlungsvorgang abgeschlossen, sodass auch der spätere Ertrag oder Aufwand vom Umfang und von der Zeit 
her betragsmäßig abschließend bestimmt ist.  
 
Die Rechnungsabgrenzungsposten haben daher nur Verteilungscharakter über einen bestimmten Zeitraum und 
sind deshalb lediglich zu berechnen, z.B. bei passiver Rechnungsabgrenzung nach dem Wertverhältnis der noch 
ausstehenden Gegenleistung der Gemeinde zu der von ihr zu erbringenden Gesamtleistung, denn die Zahlung 
erfolgt vor dem Ertrag. Diese Gegebenheiten bringen es mit sich, dass bei den Rechnungsabgrenzungsposten 
grundsätzlich auch keine außerplanmäßige Abschreibung nach § 35 GemHVO NRW vorzunehmen sind. Für die 
Rechnungsabgrenzungsposten in der gemeindlichen Bilanz gilt zudem das Saldierungsverbot, sodass eine Ver-
rechnung zwischen den Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz mit denen der 
Passivseite nicht zulässig ist (vgl. § 41 Absatz 2 GemHVO NRW).  
 
 
2.3 Der Verzicht auf Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Die Gemeinde kann unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit auf die Rechnungsabgrenzung gering-
fügiger Beträge und entsprechend auf deren Ansatz als aktive oder passive Rechnungsabgrenzungsposten (vgl. 
§ 41 Absatz 3 Nummer 3 und Absatz 4 Nummer 5 GemHVO NRW) in der gemeindlichen Bilanz verzichten. Daher 
besteht auch kein Anlass für die Festlegung einer Wertgrenze als allgemeine Geringfügigkeitsgrenze für die örtli-
che Rechnungsabgrenzung. In ausgewählten örtlichen Einzelfällen kann es jedoch sachgerecht sein, geringfügi-
ge Beträge aus der bilanziellen Rechnungsabgrenzung auszuklammern.  
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Eine solche Vorgehensweis ist sachgerecht, wenn keine Beeinträchtigung der Aufgabe des gemeindlichen Jah-
resabschlusses, ein unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln, 
zu erwarten ist. Für solche Gegebenheiten bietet sich eine Abgrenzung wie beim Verzicht auf die Einziehung von 
Kleinbeträgen an oder eine prozentual bestimmte Grenze an (vgl. § 23 Absatz 4 GemHVO NRW). Eine solche 
Angrenzung würde bei größeren Einnahmen oder Ausgaben zu einem ggf. unverhältnismäßigen Verzicht auf eine 
Periodenabgrenzung führen. Ob eine Geringfügigkeitsgrenze festgelegt werden soll und in welchem Umfang, ist 
von der Gemeinde eigenverantwortlich festzulegen. Die örtliche Geringfügigkeitsgrenze ist im gemeindlichen 
Jahresabschluss im Anhang anzugeben (vgl. § 44 GemHVO NRW).  
 
 
3. Anzahlungen und Rechnungsabgrenzung 
 
3.1 Geleistete Anzahlungen 
 
In der gemeindlichen Bilanz sind im Bilanzbereich „Immaterielle Vermögensgegenstände“ sowie im Bilanzbereich 
„Sachanlagen“ die von der Gemeinde geleisteten geldlichen Anzahlungen auf künftige Vermögensgegenstände 
der Gemeinde und im Umlaufvermögen die für Vorräte geleisteten Anzahlungen gesondert anzusetzen. Diese 
Vorgaben sind geboten, denn für die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden geleisteten Anzahlungen stellt 
die Erbringung von Zahlungen durch die Gemeinde die Ursache dar, während der Erwerb der zu bilanzierenden 
Vermögensgegenstände und Vorräte der Gemeinde regelmäßig durch Lieferungen und Leistungen entsteht.  
 
Die Anzahlungen der Gemeinde stellen somit gemeindliche Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Ge-
schäftes zum Erwerb eines neuen Vermögensgegenstandes dar. Die von der Gemeinde geleisteten Anzahlungen 
haben jedoch keinen Zeitraumbezug im Sinne der gemeindlichen Rechnungsabgrenzung, sodass dafür auch 
keine Bilanzierung unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Betracht kommt. Sie hat unter dem ge-
sonderten Posten „Geleistete Anzahlungen“ zu erfolgen.  
 
 
3.2 Erhaltene Zahlungen (Anzahlungen) 
 
In der gemeindlichen Bilanz dürfen die Finanzleistungen Dritter, die durch die Hingabe von Kapital zur Anschaf-
fung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erfolgen und zur Aufgabenerledigung der Gemeinde beitra-
gen, erst dann unter den gemeindlichen Sonderposten bilanziert werden, wenn der damit finanzierte Vermögens-
gegenstand für die gemeindliche Aufgabenerfüllung genutzt wird. In diesen Fällen kommt es nicht darauf an, ob 
die Gemeinde die investiven Finanzmittel als Zuwendungen, als Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz 
oder dem Baugesetzbuch erhalten hat, oder ob es sich um Leistungen Dritter aus baurechtlichen oder aus um-
weltrechtlichen Anlässen handelt.  
 
Die erhaltenen Zahlungen haben jedoch keinen unmittelbaren Zeitraumbezug im Sinne der gemeindlichen Rech-
nungsabgrenzung auf der Passivseite der Bilanz, sodass dafür auch keine Bilanzierung unter den passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten in Betracht kommt. Die Gemeinde hat daher solche Zahlungen unter dem geson-
derten Posten „Erhaltene Anzahlungen“ anzusetzen.  
 
 
4. Sachzuwendungen und Rechnungsabgrenzung  
 
Die Gemeinde erbringt gegenüber Dritten nicht nur Finanzleistungen, sondern oftmals auch Sachzuwendungen. 
Sie hat in solchen Fällen einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in ihrer Bilanz anzusetzen, wenn die geld-
werte Sachschenkung zur Nutzung über einen mehrjährigen Zeitraum vorgesehen ist und die Abgabe des Ver-
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mögenswertes daher mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Dritten verbunden wird. Die Gemeinde hat dabei 
i.d.R. den vollen Wert ihres abzugebenden Vermögens zum Zeitpunkt der Abgabe zu ermitteln und unter Beach-
tung der Vorschrift des § 90 GO NRW über die Abgabe zu entscheiden.  
 
Beim Vorliegen einer Gegenleistungsverpflichtung ist für eine gemeindliche Sachschenkung ein aktiver Rech-
nungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. Der ermittelte finanzielle Wert des abgegebenen Vermögensgegen-
standes stellt dabei den aktivierungsfähigen Rechnungsabgrenzungsbetrag dar. Die sich in den Folgejahren 
daran anschließende jahresbezogene Auflösung eines solchen Rechnungsabgrenzungspostens soll an der noch 
möglichen Restnutzungsdauer des abgegebenen Vermögensgegenstandes orientiert werden. Sie ist als Aufwand 
in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen. 
 
In den Fällen, in denen der abzugebende Vermögensgegenstand von der Gemeinde erst hergestellt wird, ist 
dieser Vermögensgegenstand jedoch nicht vor seiner Abgabe in der gemeindlichen Bilanz zu aktivieren, wenn 
der Dritte der wirtschaftliche Eigentümer dieses Vermögensgegenstandes wird. Der möglicherweise bereits ent-
standene Herstellungsaufwand, der z. B. unter dem Bilanzposten „Anlagen im Bau“ bilanziert wurde, ist in sol-
chen Fällen bei der Abgabe des gemeindlichen Vermögensgegenstandes in die aktive Rechnungsabgrenzung 
bilanziell umzuschichten oder ggf. als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung zu erfassen.  
 
 
5. Der Rechnungsabgrenzungsspiegel 
 
Für die Gemeinde ist es sinnvoll, sich einen detaillierten Überblick über den Stand und die Veränderungen der 
Rechnungsabgrenzungsposten zum Abschlussstichtag zu verschaffen. Dazu bietet sich die Erstellung eines 
Rechnungsabgrenzungsspiegels an, in dem die Gliederung sich an den Ertrags- und Aufwandsarten der Ergeb-
nisrechnung orientieren kann (vgl. § 38 i.V.m. § 2 GemHVO NRW). Ein solcher Rechnungsabgrenzungsspiegel 
trägt erheblich zur Übersichtlichkeit der in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Rechnungsabgrenzungsposten 
bei und macht die Wertansätze der Rechnungsabgrenzungsposten transparent und nachvollziehbar.  
 
Im Teil A des Rechnungsabgrenzungsspiegels werden der Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres, die Verände-
rungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und der Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres aufgezeigt. 
Im Teil B sollen die örtlich gewählten Ertrags- und Aufwandsarten, nach der Fristigkeit gegliedert, aufgezeigt 
werden (vgl. Abbildung).  
 

 
Der Rechnungsabgrenzungsspiegel Teil A 
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Der Rechnungsabgrenzungsspiegel Teil B 
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Abbildung 586 „Der Rechnungsabgrenzungsspiegel“ 
 
Die Gemeinde kann das Schema des Rechnungsabgrenzungsspiegels auf ihre Bedürfnisse übertragen. Die Glie-
derung in einzelne Ertrags- und Aufwandsarten ist dabei von der Gemeinde eigenverantwortlich unter Berücksich-
tigung der örtlichen Bedürfnisse vorzunehmen. Auch kann die Gemeinde weitere Zusatzinformationen geben, z.B. 
über Wertgrenzen oder andere Abgrenzungen für die Wesentlichkeit bei ihren Rechnungsabgrenzungsposten, 
auch zum Verzicht auf den Ansatz geringfügiger Beträge. Sofern die Gemeinde dem Anhang keinen Rechnungs-
abgrenzungsspiegel beifügt, sollten im Anhang mindestens die Restlaufzeiten zu den wesentlichen Rechnungs-
abgrenzungsposten angegeben werden. Es bietet sich dabei an, die Angaben nach langfristigen und kurzfristigen 
Rechnungsabgrenzungen zu gliedern.  
 
 
6. Die antizipativen Geschäftsvorfälle  
 
Bei Geschäftsvorfällen der Gemeinde, bei denen die Aufwendungen oder Erträge dem Haushaltsjahr vor dem 
Abschlussstichtag zugerechnet werden, die Ausgaben oder Einnahmen jedoch erst nach dem Abschlussstichtag 
erfolgen, muss ebenfalls eine Rechnungsabgrenzung vorgenommen werden. Bei diesen Geschäftsvorfällen wer-
den die Aufwendungen oder Erträge periodengerecht erfasst, die Auszahlungen bzw. Einzahlungen erfolgen 
jedoch in einer späteren Periode. Derartige periodenübergreifende Ausgaben oder Einnahmen sind unter den 
Bilanzposten „Forderungen“ oder „Verbindlichkeiten“ zu erfassen.  
 
Antizipative Rechnungsabgrenzungsposten sind daher in der gemeindlichen Bilanz nicht zulässig. Die aktiven 
antizipativen Posten stellen grundsätzlich Vermögensgegenstände dar. Sie berücksichtigen Vorgänge, bei denen 
Ertrag aus dem abzuschließenden Haushaltsjahr erst nach dem Abschlussstichtag zur Einnahme gelangt. Somit 
besteht am Abschlussstichtag eine (sonstige) Forderung. Im Gegensatz zu den aktiven transitorischen Rech-
nungsabgrenzungsposten sind die antizipativen aktiven Posten unter dem Bilanzposten „Sonstige Vermögensge-
genstände“ anzusetzen (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 2.2.3 GemHVO NRW).  
 
Die passiven antizipativen Posten stellen grundsätzlich Verbindlichkeiten dar. Sie berücksichtigen Vorgänge, bei 
denen Aufwand aus dem abzuschließenden Haushaltsjahr erst nach dem Abschlussstichtag zur Auszahlung 
gelangt, z.B. wenn die Miete für ein angemietetes Bürodienstgebäude für den Monat Dezember aufgrund der 
vertraglichen Vereinbarung erst im Januar des Folgejahres bezahlt wird. Somit besteht am Abschlussstichtag in 
Höhe der Dezembermiete eine (sonstige) belastende Verbindlichkeit, die eindeutig bestimmbar ist. Im Gegensatz 
zu den passiven transitorischen Rechnungsabgrenzungsposten sind die antizipativen passiven Posten unter dem 
Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ anzusetzen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.7 GemHVO NRW).  
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7. Die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten 
 
7.1 Die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Bei aktiven Rechnungsabgrenzungsposten findet eine periodenbezogene Auflösung statt, die von der Art und 
dem Umfang her von den Verhältnissen im Einzelfall abhängig ist. In dem bei der Bildung der Rechnungsabgren-
zungsposten festgelegten Zeitraum ist in jedem Haushaltsjahr eine ergebniswirksame Auflösung bei den aktiven 
passiven Rechnungsabgrenzungsposten vorzunehmen. Sie erfolgt i.d.R. in gleichmäßigen (planmäßigen) Raten, 
vergleichbar den Abschreibungen bei abnutzbaren Vermögensgegenständen.  
 
Die Ablösungsbeträge bei aktiven Rechnungsabgrenzungsposten stellen keine bilanziellen Abschreibungen dar, 
denn diese Rechnungsabgrenzungsposten sind keine Vermögensgegenstände, sondern stellen Korrekturposten 
in der gemeindlichen Bilanz dar. Die Auflösungsbeträge aus den bilanziellen Rechnungsabgrenzungsposten sind 
daher in der gemeindlichen Ergebnisrechnung unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ 
und nicht unter der Haushaltsposition „Bilanzielle Abschreibungen“ zu erfassen (vgl. § 2 Absatz 1 Nummer 13 und 
15 GemHVO NRW).  
 
 
7.2 Die Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Bei passiven Rechnungsabgrenzungsposten verlangt deren Zeitbezug eine periodenmäßige Auflösung, die i.d.R. 
als eine gleichmäßige Auflösung erfolgt. Sie ist aber von den Verhältnissen im Einzelfall abhängig und kann da-
her in Einzelfällen ggf. auch ungleichmäßig erfolgen. Wenn dieses der Fall ist, muss gewährleistet sein, dass 
dadurch keine willkürliche Auflösung durch die Gemeinde erfolgt. Die Gemeinde hat z. B. bei einer erhaltenen 
Vorauszahlung für mehrere Haushaltsjahre die auf die einzelnen Haushaltsjahre entfallenden Beträge perioden-
gerecht zu bestimmen. Im Rahmen der jährlichen Haushaltswirtschaft ist dann eine anteilige Auflösung der gebil-
deten Rechnungsabgrenzungsposten vorzunehmen.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass ein Ertrag erst dann für das einzelne Haushaltsjahr realisiert ist, 
wenn die geschuldete Gegenleistung durch die Gemeinde erbracht wurde. Eine Besonderheit für die Auflösung 
eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens kann sich z.B. ergeben, wenn bei einem kapitalisiert ausgezahl-
ten Zinszuschuss für die Aufnahme eines langjährigen Kredites für Investitionen eine vorzeitige Sondertilgung 
erfolgen soll. In diesen Fällen ist der entsprechende Passivposten in der gemeindlichen Bilanz im Verhältnis der 
Sondertilgung zu dem Gesamtkreditbetrag aufzulösen. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Aktive Rechnungsabgrenzung): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Abgrenzung geleisteter Ausgaben): 
 
1.1.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz stellen die Rechnungsabgrenzungsposten keine aktivierbaren Ver-
mögensgegenstände dar. Sie sind daher weder dem Anlagevermögen noch dem Umlaufvermögen zuzuordnen. 
Vielmehr stellen die Rechnungsabgrenzungsposten bilanztechnische Posten dar, die der periodischen Ergeb-
nisermittlung dienen, wenn eine Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzposten nicht möglich ist. Eine solche 
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Sachlage besteht z. B. bei Versicherungsbeiträgen, die von der Gemeinde bezogen auf ein Versicherungsjahr 
geleistet werden, das in der Mitte des Haushaltsjahres der Gemeinde beginnt.  
 
Bei geleisteten Anzahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen ist eine Abgrenzung über Rech-
nungsabgrenzungsposten nicht sachgerecht, denn diese Finanzleistungen werden nicht zeitbezogen, sondern 
sachbezogen erbracht. Die in der gemeindlichen Bilanz angesetzten geleisteten Anzahlungen der Gemeinde sind 
daher als gemeindliche Vermögensgegenstände zu bilanzieren, die einen Anspruch der Gemeinde auf Lieferun-
gen und Leistungen begründen und deshalb zweckbezogen zu bilanzieren sind. Die Gemeinde hat daher keine 
geleisteten Anzahlungen unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Die Rechnungsabgren-
zungsposten sind außerdem von den sonstigen Vermögensgegenständen und den Forderungen abzugrenzen, 
weil bei diesen Bilanzposten keine Ausgaben vor dem Abschlussstichtag vorliegen.  
 
In der gemeindlichen Bilanz werden daher gesonderte Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn von der 
Gemeinde die Ausgaben vor dem Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres geleistet werden, diese aber Aufwen-
dungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (transitorische Posten). Die Bilanzierung eines Rech-
nungsabgrenzungspostens in der gemeindlichen Bilanz setzt daher vorrangig einen Zahlungsvorgang bei der 
Gemeinde voraus, z. B. die im Dezember des Haushaltsjahres für den Januar des Folgejahres zu zahlende Be-
amtenbesoldung. Daraus folgt u.a., dass für abgegebene Vermögensgegenstände des Anlagevermögens eine 
aktiven Rechnungsabgrenzung nur in besonderen Ausnahmefällen in Betracht kommen kann. 
 
Unter dem Begriff „Ausgaben“ werden nicht nur die baren und unbaren Zahlungsvorgänge der Gemeinde ver-
standen, z. B. Kassenzahlungen, Überweisungen von Bankkonten. Entscheidend dafür soll die betriebswirtschaft-
liche Beurteilung sein, sodass für die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in der gemeindlichen 
Bilanz auch Abgänge von gemeindlichen Forderungen oder von Zugängen von Verbindlichkeiten der Gemeinde 
in Betracht kommen. Es ist dabei zu beachten, dass das betreffende Finanzgeschäft spätestens am Abschluss-
stichtag (31. Dezember, 24.00 Uhr) abgeschlossen sein muss.  
 
Bei der Entscheidung, ob Ausgaben der Gemeinde als Aufwendungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr oder den 
Folgejahren zuzuordnen sind, ist auf den „wirtschaftlichen Grund“ der gemeindlichen Leistung als wesentlichstes 
Kriterium abzustellen. Es ist daher von der Gemeinde örtlich zu prüfen, inwiefern Ausgaben durch bestimmte, im 
abgelaufenen Jahr empfangene Gegenleistungen oder erst durch künftig zu erwartende Gegenleistungen wirt-
schaftlich verursacht sind.  
 
Ein besonderes Merkmal der transitorischen Rechnungsabgrenzungsposten ist es außerdem, dass es einen 
konkreten Bezug der Ausgaben im abgelaufenen Haushaltsjahr auf einen konkreten künftigen Zeitraum von 
Haushaltsjahren geben muss bzw. der Zeitraum objektiv bestimmbar ist. Der gemeindliche Leistungsvorgang und 
damit das Entstehen von Ertrag oder Aufwand müssen in einem künftigen Haushaltsjahr liegen. Dieses kann z. B. 
bei von der Gemeinde geleisteten Zuwendungen, Vorauszahlungen von Miete und Pacht, Versicherungsprämien 
usw. durch die Gemeinde gegeben sein. Derartiges kann ggf. auch bei den eher seltenen Erbbaurechtsverhält-
nissen zutreffen, bei denen die Gemeinde Erbbauberechtigter (Erbbaurechtsnehmer) ist. Sie kann dann das Erb-
baurecht im Umfang der Bestellungskosten über die Dauer des Erbbaurechtsverhältnisses verteilen bzw. linear 
abschreiben. 
 
In den Fällen, in denen ein konkreter zeitlicher Bezug bei bilanzierungsfähigen Geschäftsvorfällen der Gemeinde 
fehlt, sind derartige Geschäftsvorfälle von der Gemeinde nicht bilanzierungsfähig. Sie sind dann nicht unter den 
Rechnungsabgrenzungsposten in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Ein Ansatz von gewährten Zuwendun-
gen unter den Rechnungsabgrenzungsposten ist durch die Gemeinde dann nicht möglich, wenn dem Dritten eine 
rückzahlbare Zuwendung gewährt wurde. Derartige Zuwendungen sind dann als Forderung oder Ausleihung zu 
bilanzieren, weil der Hauptgegenstand der Gegenleistungsverpflichtung des Dritten die Erfüllung der gemeindli-
chen Finanzforderung ist. 
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1.1.2 Die Abgrenzung bei geleisteten Finanzzuwendungen 
 
1.1.2.1 Die zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung 
 
Bei gemeindlichen Zuwendungen ist i.d.R. die Gewährung einer einmaligen Finanzleistung in Form von Geldmit-
teln an Dritte zur Gewährleistung einer mehrjährigen Aufgabenerfüllung der Hauptzweck. Die Festlegung von 
Verwendungszweck und Zweckbindungsfrist durch die Gemeinde löst dabei grundsätzlich eine Gegenleistungs-
verpflichtung des Dritten als Zuwendungsempfänger aus. Wegen der mehrjährigen Wirkungen einer gemeindli-
chen Zuwendung und der vorgegebenen Gegenleistungsverpflichtung für den Zuwendungsempfänger ist von der 
Gemeinde i.d.R. eine Bilanzierung vorzunehmen. Bei bedeutenden Vorgängen können die Abgrenzungen aus der 
Festlegung von Gegenleistungsverpflichtungen ggf. auch durch einen „Davon-Vermerk“ dargestellt werden. 
 
Für die Prüfung, in welchem Umfang und auf welchen Zeitraum die von der Gemeinde geleistete Zuwendung in 
der gemeindlichen Bilanz zu aktivieren ist, soll die Gemeinde insbesondere auf den Inhalt und die Nebenbestim-
mungen des erteilten Zuwendungsbescheides abstellen. In einem Zuwendungsbescheid werden regelmäßig die 
Höhe des Zuwendungsbetrages, die Modalitäten im Umgang mit der gewährten Zuwendung festlegt sowie der 
Zuwendungsempfänger verpflichtet, den mithilfe der gemeindlichen Zuwendung beschafften Vermögensgegen-
stand zweckentsprechend über mehrere Jahre zu verwenden (mehrjährige Nutzung oder Zweckbindungsfrist).  
 
Solche Vorgaben bestimmen daher den Rahmen für die ordnungsgemäße Bilanzierung bei der Gemeinde. Sie 
hat dabei zu entscheiden, ob der Zeitbezug der Gegenleistungspflicht des Zuwendungsempfängers so gewichtig 
ist, dass die gewährte Zuwendung in der gemeindlichen Bilanz unter dem Bilanzposten „Aktive Rechnungsab-
grenzung“ anzusetzen ist. Eine solche Aktivierung hat für die Gemeinde zur Folge, dass die Gegenleistungsver-
pflichtung periodengerecht entsprechend der Erfüllung durch den Dritten, verteilt auf die festgelegte Zeitdauer, 
aufzulösen ist. Eine Aktivierung sowie eine Auflösung entsprechend der Nutzungsdauer des von der Gemeinde 
geförderten Vermögensgegenstandes eines Dritten, ohne eine entsprechende vorherige Festlegung der Gemein-
de, kommt dabei nicht in Betracht.  
 
 
1.1.2.2 Die mengenbezogene Gegenleistungsverpflichtung 
 
Die Gegenleistungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers kann aber auch ganz oder teilweise darin beste-
hen, dass die Gemeinde wegen der geleisteten Zuwendung ein konkretes Recht erwirbt. Das auf eine Mengen-
leistung gerichtete Recht der Gemeinde stellt einen immateriellen Vermögensgegenstand dar. Dieser ist wegen 
der von der Gemeinde geleisteten Zuwendung als von der Gemeinde entgeltlich erworben anzusehen und zu 
aktivieren. Diese Sachlage hat zur Folge, dass die Gegenleistungsverpflichtung als Vermögensposition entspre-
chend der Erfüllung durch den Dritten mengenbezogen aufzulösen ist, soweit nicht ein anderer Zeitraum vertrag-
lich vereinbart wurde. Für einen solchen Sachverhalt ist kein Rechnungsabgrenzungsposten in der gemeindlichen 
Bilanz anzusetzen. Es besteht vielmehr ein Recht der Gemeinde, das als immaterieller Vermögensgegenstand zu 
bilanzieren ist.  
 
 
1.1.2.3 Rechnungsabgrenzung und Sonderposten 
 
Die Gemeinde erhält vielfach investive Zuwendungen von Dritten, die nicht für die eigene Vermögensbildung 
bestimmt sind, sondern um diese an andere Dritte zur Erfüllung kommunaler Aufgaben durch einen eigenen Zu-
wendungsbescheid weiter zu leiten (vgl. § 43 Absatz 2 GemHVO NRW). Sie darf in diesen Fällen für die erhalte-
ne investive Zuwendung nur dann einen Sonderposten in ihrer gemeindlichen Bilanz anzusetzen, wenn sie wirt-
schaftlicher Eigentümer des vom Dritten als Zuwendungsempfänger angeschafften Vermögensgegenstandes ist. 
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Dieser Sachverhalt ist u.a. auch davon abhängig, wie der gemeindliche Zuwendungsbescheid an den Dritten oder 
die mit ihm geschlossene Vereinbarung weiter ausgestaltet ist.  
 
In den anderen Fällen der Weiterleitung einer erhaltenen Zuwendung durch die Gemeinde besteht haushaltsmä-
ßig und bilanziell ein zuwendungsrechtlicher Finanzierungsvorgang, bei dem mit der von der Gemeinde empfan-
genen (erhaltenen) Zuwendung keine zweckbezogene Vermögensbildung bei der Gemeinde gewollt ist. Für die 
erhaltene investive Zuwendung darf dann auch kein Sonderposten in ihrer Bilanz angesetzt werden. Für die Ge-
meinde stellt vielmehr die erhaltene Zuwendung ein im Voraus gezahltes Entgelt (Einnahme) dar, das üblicher-
weise vom Zuwendungsgeber mit einer zeitbezogenen Nutzungsbeschränkung verbunden wird. Diese Vorgaben 
an die Gemeinde führen im Zusammenhang mit ihrer Zuwendungsgewährung an den Dritten (zeitliche Verteilung 
der Ausgabe) zu einer vorzunehmenden zeitlichen Verteilung der Einnahmen, sodass eine Periodenabgrenzung 
bzw. Rechnungsabgrenzung im Rahmen des Jahresabschlusses vorzunehmen ist.  
 
In der gemeindlichen Bilanz wird in solchen Fällen der Weiterleitung einer erhaltenen Zuwendung an einen Dritten 
für die erhaltene Zuwendung ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten und für die geleistete Zuwendung ein 
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt. Beide Rechnungsabgrenzungsposten sind in gleicher Art und 
Weise zu bilden und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung durch den Dritten aufzulösen. 
Durch diese beiden Bilanzkorrekturposten wird die notwendige Periodenabgrenzung bei dieser besonderen öf-
fentlich-rechtlichen Finanzierungsform sichergestellt. Diese Passivierung ist auch vorzunehmen, wenn durch die 
Gewährung der gemeindlichen Zuwendung ggf. ein immaterieller Vermögensgegenstand in der gemeindlichen 
Bilanz anzusetzen ist. 
 
 
1.1.2.4 Die Rechnungsabgrenzung bei Weiterleitung einer Zuwendung  
 
Bei der Weiterleitung einer Zuwendung an Dritte, die von der Gemeinde als geleistete Zuwendung mit einer mehr-
jährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden wird, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher 
Eigentümer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ist, hat die Gemeinde neben dem 
Ansatz eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens in ihrer Bilanz auch einen passiven Rechnungsabgren-
zungsposten für die erhaltene Zuwendung in entsprechender Art und Weise zu bilden. Durch beide Bilanzkorrek-
turposten wird die notwendige Periodenabgrenzung vorgenommen. Dies ist jedoch dann nicht der Fall, wenn die 
Gemeinde nur für ihren eigenen zusätzlichen Zuwendungsanteil eine Gegenleistungsverpflichtung ausspricht. In 
diesen Fällen sind von der Gemeinde die erhaltene Zuwendung sowie deren Weiterleitung ergebniswirksam in 
der Ergebnisrechnung zu erfassen. 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Abgrenzung bei geleisteten Sachzuwendungen): 
 
Die gemeindlichen Geschäftsbeziehungen mit Dritten, damit die Aufgabenerfüllung der Gemeinde insgesamt 
gesichert wird, erfordern oftmals, dass die Gemeinde eine zulässige Sachschenkung an einen Dritten leistet. Sie 
überträgt z. B. einen gemeindlichen Vermögensgegenstand an einen gemeinnützigen örtlichen Verein, der anstel-
le der Gemeinde die gemeindliche Aufgabe erfüllt. Zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung und zur Absicherung 
wird eine solche Schenkung mit einer zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden. Bei solchen ge-
meindlichen Geschäftsvorfällen mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung ist der Ansatz eines aktiven 
Rechnungsabgrenzungsposten in der gemeindlichen Bilanz sachlich geboten. 
 
Durch die darauf ausgerichtete ausdrückliche haushaltsrechtliche Bestimmung werden in bilanzieller Hinsicht die 
Sachzuwendungen der Gemeinde an Dritte den Finanzzuwendungen an Dritte gleichgestellt. Bei den betreffen-
den gemeindlichen Geschäftsvorfällen müssen gleichermaßen die Voraussetzungen für einen Ansatz unter der 
Rechnungsabgrenzung in der gemeindlichen Bilanz erfüllt sein. In solchen Fällen hat die Gemeinde für die abzu-
gebenden Vermögensgegenstände den vollen Wert im Zeitpunkt der Abgabe zu ermitteln und unter Beachtung 
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der Vorschrift des § 90 GO NRW über die Abgabe zu entscheiden bzw. diese mit einer Gegenleistungsverpflich-
tung im Sinne der Aufgabenerfüllung zu verbinden. 
 
Beim Vorliegen der Gegenleistungsverpflichtung ist die gemeindliche Sachschenkung unter der aktiven Rech-
nungsabgrenzung zu bilanzieren. Der ermittelte finanzielle Wert des abgegebenen Vermögensgegenstandes 
stellt dabei den aktivierungsfähigen Rechnungsabgrenzungsbetrag dar, der in den Folgejahren dann jahresbezo-
gen zu mindern ist. Diese zeitliche Auflösung eines solchen Rechnungsabgrenzungspostens kann dabei an der 
noch möglichen Restnutzungsdauer des abgegebenen Vermögensgegenstandes orientiert werden.  
 
In den Fällen, in denen der abzugebende Vermögensgegenstand von der Gemeinde erst hergestellt wird, ist 
dieser Vermögensgegenstand von der Gemeinde jedoch nicht vor seiner Abgabe in der gemeindlichen Bilanz zu 
aktivieren, wenn der Dritte der wirtschaftliche Eigentümer dieses Vermögensgegenstandes wird. Der möglicher-
weise bereits entstandene Herstellungsaufwand, der z. B. unter dem Bilanzposten „Anlagen im Bau“ bilanziert 
wurde, ist in solchen Fällen bei der Abgabe des gemeindlichen Vermögensgegenstandes bilanziell in die aktive 
Rechnungsabgrenzung umzuschichten.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Rechnungsabgrenzung und Verbindlichkeiten): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Ansatz eines Unterschiedsbetrages bei Verbindlichkeiten): 
 
Nach der Vorschrift darf ein Unterschiedsbetrag, der daraus entsteht, dass der Rückzahlungsbetrag einer Ver-
bindlichkeit höher ist als der Auszahlungsbetrag, in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen 
werden. Der Rückzahlungsbetrag stellt dabei den Erfüllungsbetrag der Gemeinde dar. Der Ausgabebetrag ist der 
Betrag, zu dem die Gemeinde die Verbindlichkeit verkauft worden ist. Von dieser Regelung ist vor allem das 
Disagio betroffen, das den Kreditbeschaffungskosten zuzurechnen ist. Zudem stellt diese Regelung ein Bilanzie-
rungswahlrecht dar, zu dessen Anwendung die Gemeinde nicht verpflichtet ist.  
 
Bei dieser besonderen Regelung über die aktive Rechnungsabgrenzung ist auch der Grundsatz der Wesentlich-
keit zu beachten, sodass auf die Rechnungsabgrenzung geringfügiger Beträge in der gemeindlichen Bilanz ver-
zichtet werden. Ob dies erfolgen soll und in welchem Umfang, ist von der Gemeinde eigenverantwortlich festzule-
gen und im Anhang anzugeben (vgl. § 44 GemHVO NRW). Wegen der regelmäßigen Kreditaufnahme durch die 
Gemeinde und die dann jeweils zu treffende Entscheidung über den Umgang mit dem Disagio ist es sachlich 
sinnvoll, eine grundsätzliche Festlegung über den Umgang mit einem Disagio zu treffen.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Verteilung des Unterschiedsbetrages): 
 
Nach der Vorschrift ist der unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten angesetzte Unterschiedsbetrag 
durch planmäßige jährliche Abschreibungen aufzulösen, die auf die gesamte Laufzeit der Verbindlichkeit verteilt 
werden können. Diese weitere Regelung zum Umgang mit dem Unterschiedsbetrag stellt ein weiteres Bilanzie-
rungswahlrecht dar, in dem die Gemeinde eigenverantwortlich über die Verteilung des Disagios auf die Laufzeit 
ihrer Verbindlichkeit entscheiden soll. Die im Rahmen einer Kreditaufnahme vereinbarte Zinsbindungsfrist stellt 
dabei kein Kriterium für die zeitliche Verteilung des Unterschiedsbetrages dar. 
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3. Zu Absatz 3 (Passive Rechnungsabgrenzung): 
 
3.1 Zu Satz 1 (Abgrenzung erhaltener Einnahmen): 
 
3.1.1 Die Inhalte des Bilanzpostens 
 
Der Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz ist Ausdruck einer Leistungs-
verpflichtung der Gemeinde, die der ergebniswirksamen Vereinnahmung der von Dritten vorzeitig erhaltenen 
zeitraumbezogenen Zahlungen entgegensteht. Für einen Ansatz müssen daher zweiseitige Leistungsverpflich-
tungen zwischen der Gemeinde und einem Dritten bestehen und der Dritte muss eine Zahlung als Vorleistung für 
künftige Haushaltsjahre erbracht haben, sodass der Gemeinde in Zukunft keine Liquidität mehr zufließt. Der pas-
sive Rechnungsabgrenzungsposten stellt dabei einen bilanztechnischen Korrekturposten dar.  
 
Dieser Posten dient der periodischen Ergebnisermittlung, wenn eine notwendige Rechnungsabgrenzung durch 
andere Bilanzposten nicht möglich ist. Bei Ansätzen unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ auf der 
Passivseite der gemeindlichen Bilanz besteht wegen einer fehlenden zeitraumbezogenen Verpflichtung der Ge-
meinde kein Grund für eine passive Rechnungsabgrenzung. Ebenso besteht für die Gemeinde bei zu viel erhal-
tenen Einzahlungen kein Grund für die Vornahme einer passiven Rechnungsabgrenzung.  
 
In der gemeindlichen Bilanz werden daher passive Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Einnahmen 
vor dem Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres bei der Gemeinde eingehen, diese Zahlungen aber Erträge für 
eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen (transitorische Posten). Ist davon das aktuelle Haus-
haltsjahr und künftige Haushaltsjahre betroffen, wird ein Teil der Zahlung für die Folgeperioden durch die Einstel-
lung in den Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt und im Folgejahr bzw. in den Folgejahren anteilsmäßig 
aufgelöst.  
 
Unter dem Begriff „Einnahmen“ werden nicht nur die baren und unbaren Zahlungsvorgänge, z.B. Kassenzahlun-
gen, Überweisungen von Bankkonten, verstanden. Entscheidend für die Zuordnung soll die betriebswirtschaftli-
che Beurteilung sein, sodass für die Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten auch Zugänge von 
Forderungen oder Abgänge von Verbindlichkeiten in Betracht kommen können. Dabei ist zu beachten, dass die 
Zahlung aus dem betreffenden Finanzgeschäft nicht spätestens am Abschlussstichtag eingegangen sein muss.  
 
Für die zum jeweiligen Abschlussstichtag vorzunehmende Rechnungsabgrenzung kann auch ein rechtlich bin-
dender Bescheid der Gemeinde gegenüber einem Dritten, der spätestens am Abschlussstichtag vorliegt, als 
ausreichend angesehen werden. Die Höhe des Ansatzes der passiven Rechnungsabgrenzungsposten in der 
gemeindlichen Bilanz ist daher im Einzelfall nach dem Umfang der erhaltenen Vorauszahlung und nach dem 
rechtlichen Wertverhältnis der von der Gemeinde noch zu erbringenden Gegenleistung zu bestimmen. Sollten 
durch die Erbringung der Gegenleistung durch die Gemeinde noch Kosten anfallen, bleiben diese bei der Festle-
gung der Höhe eines Rechnungsabgrenzungspostens unberücksichtigt. 
 
 
3.1.2 Der Zeitbezug der Einnahmen und Gegenleistungen  
 
3.1.2.1 Allgemeine Sachlage  
 
Als wesentliches Kriterium für die Entscheidung, ob Einnahmen als Erträge dem abgelaufenen Haushaltsjahr 
oder einem Folgejahr zuzuordnen sind, ist auf den „wirtschaftlichen Grund“ abzustellen. Hierbei ist zu prüfen, 
inwiefern Einnahmen durch bestimmte, im abgelaufenen Jahr empfangene Gegenleistungen oder erst durch 
künftig zu erwartende Gegenleistungen wirtschaftlich verursacht sind. Ein besonderes Merkmal der transitori-
schen Rechnungsabgrenzungsposten ist es daher, dass ein konkreter Bezug der im Haushaltsjahr erhaltenen 
Einnahmen auf einen konkreten künftigen Zeitraum besteht bzw. objektiv bestimmbar sein muss. Dieser Zeitraum 
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muss nicht zwingend das folgende Haushaltsjahr sein, sondern er kann auch ein oder mehrere andere künftige 
Haushaltsjahre umfassen. 
 
 
3.1.2.2 Die Mehrjährigkeit des Zeitbezuges 
 
Ein mehrjähriger Zeitbezug besteht i.d.R. als Voraussetzung für die Gemeinde bei erhaltenen Vorauszahlungen 
von Miete und Pacht oder ähnlichen Zahlungen von Dritten. Auch bei einmalig von Dritten gezahlten Entgelten, 
z.B. eine Einmalzahlung durch das Land oder den Bund zur Abgeltung von langfristig laufenden Verpflichtungen 
aus der Straßenentwässerung, ist von der Gemeinde eine Rechnungsabgrenzung vorzunehmen. Neben der 
zeitlichen Zuordnung der erhaltenen Einnahmen müssen für eine Rechnungsabgrenzung auch die damit in Zu-
sammenhang stehenden und noch ausstehenden Gegenleistungen der Gemeinde auch bei einer Mehrjährigkeit 
zeitbezogen und periodisch aufteilbar sein.  
 
Die passive Rechnungsabgrenzung setzt daher bei einer Mehrjährigkeit von Leistungen eine gleichbleibende 
Dauerverpflichtung der Gemeinde und damit ein Dauerschuldverhältnis voraus. Ein Dauerschuldverhältnis wird 
regelmäßig bei Mietverträgen, Pachtverträgen, Dienstleistungsverträgen u.ä. angenommen, wenn der Gemeinde 
keine einmalige, sondern eine mehrjährige zeitraumbezogene Leistung geschuldet wird. Die Ertragswirksamkeit 
entsteht bei derartigen gemeindlichen Geschäftsvorfällen zeitanteilig in jedem Haushaltsjahr des betreffenden 
Zeitraumes. Fehlt es an einem Dauerschuldverhältnis, sind solche Geschäftsvorfälle der Gemeinde nicht unter 
dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanzierungsfähig.  
 
 
3.1.3 Besonderheiten bei der passiven Rechnungsabgrenzung 
 
3.1.3.1 Die Rechnungsabgrenzung und die gebührenrechtliche Kalkulation 
 
Von der passiven Rechnungsabgrenzung ist jedoch die Kalkulation von Gebühren abzugrenzen, die auf der 
Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vorzunehmen ist. In einer solchen Kalkulation soll das Gebüh-
renaufkommen die voraussichtlichen Kosten der genutzten oder in Anspruch genommenen Einrichtung oder 
Anlage erreichen, aber nicht unbedingt übersteigen. Als Kosten in diesem Sinne sind dabei die nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten zu betrachten. Der Gebührenrechnung darf zudem nur ein Kalku-
lationszeitraum von höchstens drei Jahren zugrunde gelegt werden (vgl. § 6 Absatz 2 KAG).  
 
Die Einhaltung dieser Grundsätze kann dazu führen, dass bei einer ausgeglichenen Gebührenrechnung gleich-
wohl haushaltsmäßig eine „Unterdeckung“ im betreffenden Produktbereich entstehen kann. Diese Sachlage war 
in der Vergangenheit oftmals gegeben, auch in umgekehrter Weise. Die abgabenrechtlichen Gesichtspunkte 
geben jedoch keine Veranlassung zu einer anderen Betrachtungsweise. 
 
 
3.1.3.2 Die Rechnungsabgrenzung und erhaltene investive Zuwendungen 
 
In der gemeindlichen Bilanz müssen die Finanzleistungen Dritter, die durch die Hingabe von Kapital an die Ge-
meinde zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erfolgen und zur Aufgabenerledigung 
der Gemeinde beitragen, gesondert auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden, weil sie nicht 
unmittelbar als Ertrag gebucht werden dürfen und wirtschaftlich die Jahre betreffen, in denen der geförderte Ver-
mögensgegenstand von der Gemeinde genutzt wird. Eine Periodenabgrenzung in Form der Bilanzierungshilfe 
„Rechnungsabgrenzung“ kommt wegen der mit den Finanzleistungen gewollten Eigenkapitalverstärkungen nicht 
in Betracht. Sie sind vielmehr in der gemeindlichen Bilanz als Sonderposten anzusetzen, denn diese Finanzmittel 
sind betriebswirtschaftlich teilweise als Fremdkapital und als Eigenkapital anzusehen.  
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Die Gemeinde hat die erhaltenen investiven Zuwendungen als Sonderposten in ihrer Bilanz zu passivieren, die ihr 
im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen gewährt werden und von ihr nicht frei verwendet wer-
den dürfen, so bald der damit finanzierte Vermögensgegenstand im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfül-
lung Verwendung findet. Solange dies nicht der Fall ist, sind die Finanzleistungen Dritter unter dem Bilanzposten 
„Erhaltene Anzahlungen“ zu passivieren. Sie sind von der Gemeinde nicht unter der passiven Rechnungsabgren-
zung zu erfassen. Es kommt dabei nicht darauf an, ob die investiven Zuwendungen der Gemeinde projektbezo-
gen oder pauschal gewährt werden. Es muss sich aber um nicht rückzahlbare Zuwendungen handeln.  
 
 
3.1.3.3 Die Rechnungsabgrenzung und Zinszuschüsse 
 
Die Gemeinde erhält vielfach Zinszuschüsse, um von ihr vorgesehene Investitionen, die einer Kreditfinanzierung 
bedürfen, günstig finanzieren zu können. Werden derartige Zinszuschüsse für die gesamte Laufzeit eines ge-
meindlichen Kredites gewährt und der Zuschuss in einem Betrag an die Gemeinde ausgezahlt, stellt dieses eine 
Vorleistung des Zuschussgebers dar, die der passiven Rechnungsabgrenzung unterliegt. Die Gemeinde hat ei-
nen solchen Zuschuss unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen und über die gesamte 
Laufzeit des damit verbundenen Kredites aufzulösen. Die Art der Auflösung ist dabei je nach der Ausgestaltung 
des Kreditvertrages vorzunehmen, z. B. linear. Wenn in Einzelfällen eine vorzeitige Tilgung des Kredites erfolgt, 
ist der Rechnungsabgrenzung entsprechend aufzulösen. 
 
 
3.1.3.4 Die Rechnungsabgrenzung und Abgeltungszahlungen 
 
Die Gemeinde erhält vielfach einmalige Finanzzahlungen von fremden Dritten, z. B. zur Abgeltung einer Unterhal-
tungspflicht oder einer für die Nutzung von gemeindlichen Vermögensgegenständen, weil die Dritten sich von 
ihrer persönlichen Erfüllung dieser Pflicht durch eine Einmalzahlung befreien lassen. Dazu sind z. B. die unbefris-
tete Übernahme der Unterhaltung von Straßenkreuzungen von Landesstraßen mit Gemeindestraßen durch die 
Gemeinde zu zählen, denn ansonsten obliegt dem Land als Straßenbaulastträger die Unterhaltungspflicht dieser 
Straßenkreuzungen. Auch die unbefristete Nutzung der gemeindlichen Kanalisation für das Oberflächenwasser 
von Straßen anderer Straßenbaulastträger kann einen Sachverhalt darstellen, bei dem durch einmalige Abgel-
tungszahlungen sich der Dritte von seinen Pflichten befreien lässt bzw. diese auf die Gemeinde überträgt.  
 
In solchen Fällen hat die Gemeinde aufgrund der abgeschlossenen, oft unbefristeten Vereinbarungen die erhalte-
ne einmalige Abgeltungszahlung periodenbezogen abzugrenzen und nicht als einmaligen Ertrag in ihrer Ergeb-
nisrechnung zu erfassen. Vielmehr stellt die Abgeltungszahlung regelmäßig eine Vorauszahlung auf die noch von 
der Gemeinde zu erbringenden Leistungen in einem dafür vorgesehenen Zeitraum dar. Deshalb hat die Gemein-
de die erhaltene Abgeltungszahlung passivisch abzugrenzen.  
 
Der Verteilung der Abgeltungszahlung ist die vertraglich vereinbarte Zeit der Nutzung bzw. die Zeit der Befreiung 
des Dritten von seiner Pflicht zugrunde zu legen. Wurde kein konkreter Zeitraum mit der Gemeinde vereinbart, 
bietet es sich an, die erhaltene Abgeltungszahlung über den Zeitraum der Nutzungsdauer bzw. Restnutzungs-
dauer des jeweils betroffenen gemeindlichen Vermögensgegenstandes zu verteilen und den deshalb gebildeten 
passiven Rechnungsabgrenzungsposten in den künftigen Haushaltsjahren entsprechend aufzulösen.  
 
 
3.1.3.5 Die Rechnungsabgrenzung bei Grabnutzungsgebühren 
 
3.1.3.5.1 Allgemeine Sachlage 
 
Aus den Zwecksetzungen des gemeindlichen Haushaltsrechts wird bei einmaligen gebührenrelevanten Voraus-
zahlungen eine periodenbezogene Abgrenzung erforderlich. In der gemeindlichen Haushaltsbewirtschaftung zeigt 
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sich diese Sachlage insbesondere bei den Grabnutzungsgebühren, wenn diese einmalig für eine lange Nut-
zungszeit im Voraus erhoben werden. Solche Grabnutzungsgebühren werden vielfach vereinfachend auch als 
„Friedhofsgebühren“ bezeichnet. Die abgabenrechtlich mögliche Betrachtung dieser Gebühr als Gegenleistung 
für die Übertragung eines Nutzungsrechtes ist haushaltswirtschaftlich nicht ausschlaggebend. Dem Dritten wird 
tatsächlich eine langjährige Nutzung einer gemeindlichen Fläche ermöglicht, der eine Zahlung des Dritten als 
Finanzleistung gegenübersteht.  
 
Die abgabenrechtliche Betrachtung baut dagegen auf einem Kalkulationszeitraum auf, der zeitlich auf höchstens 
drei Jahre begrenzt ist (vgl. § 6 Absatz 2 KAG NRW). Eine zeitlich darüber hinausgehende Kalkulation ist daher 
nicht zulässig. Der gemeindlichen Abgabenerhebung kann deshalb kein Kalkulationszeitraum entsprechend der 
Nutzungszeit von Grabflächen zugrunde gelegt werden. Die einmalige Zahlung der Gebühren für die Grabflächen 
auf gemeindlichen Friedhöfen im Voraus wird deshalb abgabenrechtlich oftmals nur jahresbezogen als Gebühr 
auf die Kosten umgelegt und nicht jahresübergreifend abgegrenzt, auch wenn die Gemeinde verpflichtet ist, eine 
Grabstelle langfristig einem Dritten zur Nutzung zur Verfügung zu stellen.  
 
Die Entscheidung über die haushaltswirtschaftliche Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren und in 
welchem Umfang und in welchem Zeitraum diese ggf. erfolgen soll, ist von der Gemeinde eigenverantwortlich zu 
treffen. Die Gemeinde hat dazu im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss ihre getroffene Entscheidung und 
den Umfang der Rechnungsabgrenzung anzugeben. Die passivische Rechnungsabgrenzung dieser Gebühren ist 
dabei vergleichbar mit der Rechnungsabgrenzung auf der Aktivseite der Bilanz, die erfolgen muss, wenn eine 
Gemeinde mit der Gewährung einer Zuwendung, die in einem Betrag erfolgt, gleichzeitig einem Dritten eine zeitli-
che abgegrenzte Gegenleistungsverpflichtung auferlegt. Entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit kann 
aber auch bei diesen Gebühren auf die Rechnungsabgrenzung geringfügiger Beträge verzichtet werden.  
 
 
3.1.3.5.2 Die Nutzungsrechte an einer Grabfläche 
 
Die Grabnutzungsgebühren, die von der Gemeinde erhoben werden, stellen ein öffentlich-rechtliches Entgelt 
dafür dar, dass dem Nutzungsberechtigten das ausschließliche Bestattungs- und Pflegerecht an einer bestimm-
ten Grabstätte für einen bestimmten Zeitraum eingeräumt wird. Soweit von der Gemeinde die Grabnutzungsge-
bühren im Voraus erhoben werden, ergibt sich das Erfordernis für eine passive Rechnungsabgrenzung. Ob ein 
solcher haushaltsmäßiger Sachverhalt örtlich vorliegt, ist dabei von der wirtschaftlichen Bewertung des zugrunde 
liegenden gemeindlichen Vorgangs abhängig und nicht davon, welche örtlichen Leistungen als Gebührentatbe-
stände bestimmt bzw. in der entsprechenden Satzung dazu verankert wurden. Die Übertragung der Nutzung als 
einmalige Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer Grabfläche reicht dabei allein nicht aus, um auf eine perio-
dengerechte Rechnungsabgrenzung haushaltsmäßig zu verzichten.  
 
Neben der zeitlichen Zuordnung der erhobenen Gebühren muss auch die ausstehende Gegenleistung der Ge-
meinde zeitbezogen und periodisch aufteilbar sein. Die passive Rechnungsabgrenzung in der gemeindlichen 
Bilanz setzt daher eine gleichbleibende Dauerverpflichtung der Gemeinde gegenüber Dritten voraus. In solchen 
Fällen kann ein Dritter die von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Grabfläche auf gemeindlichem Grund und 
Boden über die festgelegte Nutzungszeit nutzen (Dauerschuldverhältnis). Mit der gemeindlichen Übertragung 
oder Verleihung des Nutzungsrechtes an einer Grabfläche an einen Dritten beginnt daher i.d.R. die Gegenleis-
tungsverpflichtung der Gemeinde.  
 
Die Gemeinde muss einem Dritten eine abgegrenzte Fläche des Friedhofs über einen bestimmten, mehrjährigen 
Zeitraum überlassen und hat dafür im Voraus ein Entgelt erhalten. Dieser Sachverhalt erfordert eine periodenge-
rechte Abgrenzung der Gegenleistungsverpflichtung der Gemeinde und einen daher den Ansatz eines Rech-
nungsabgrenzungspostens auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz. Zur Bemessung des in der gemeindli-
chen Bilanz abzugrenzenden jahresbezogenen Betrages soll wie bei anderen erhaltenen Vorauszahlungen, die 
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zu einer passiven Rechnungsabgrenzung in der gemeindlichen Bilanz führen, von der Gemeinde das erhaltene 
Entgelt herangezogen werden.  
 
 
3.1.3.5.3 Die Dauergrabpflege durch die Gemeinde 
 
Die Gemeinde, die mit einem Dritten eine Vereinbarung über eine Dauergrabpflege für einen festgelegten Zeit-
raum, z.B. in Form einer „Unterhaltungsgebühr“, abgeschlossen und dafür im Voraus ein Entgelt erhalten hat, 
muss auch in diesen Fällen gleichfalls eine periodengerechte passive Rechnungsabgrenzung in der gemeindli-
chen Bilanz vornehmen. Ein solches von der Gemeinde vereinnahmtes, einmalig zu zahlendes Entgelt stellt eine 
Finanzleistung eines Dritten dar, die für eine aufgaben- und zeitbezogene Leistung der Gemeinde in einem zuvor 
bestimmten Zeitraum gezahlt wurde. Soweit dazu gebührenrechtlich zu betrachtende Tatbestände auftreten, 
muss die örtliche Satzung entsprechende Regelungen und ggf. auch eine Differenzierung zwischen einem Nut-
zungsrecht an einer Grabstelle und der Dauergrabpflege enthalten.  
 
 
3.1.3.5.4 Grabnutzungsgebühren und Rückstellungen 
 
Im Zusammenhang mit der Rechnungsabgrenzung bei Grabnutzungsgebühren aus der Einräumung eines Bestat-
tungs- und Pflegerecht an einer bestimmten Grabstätte für einen bestimmten Zeitraum ist darauf hinzuweisen, 
dass bei diesen Gebühren eine Rückstellungsbildung für „geplante“ Verluste als nicht zulässig anzusehen ist. 
Wenn eine solche Leistung der Gemeinde wirtschaftlich betrachtet von vornherein als verlustbringend zu bewer-
ten ist, diese aus Gründen der örtlichen Bedarfsdeckung gleichwohl von der Gemeinde ohne Einschränkungen 
erbracht wird, darf die Gemeinde wegen eines aus der fehlenden Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleis-
tung entstehenden Verlustes keine Rückstellung in ihrer gemeindlichen Bilanz ansetzen.  
 
Ein solches Bilanzierungsverbot besteht auch, wenn die Gemeinde bei der Festsetzung der Höhe von Entgelten 
für gemeindliche Leistungen abgabenrechtlich festlegt, dass auf die Erhebung von Gebühren teilweise verzichtet 
wird bzw. die Gebühren nicht nach Art und Umfang der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung erhoben 
werden. Bei solchen örtlichen Entscheidungen ist auf die Gleichwertigkeit der gemeindlichen Leistungen mit dem 
Nutzungsrecht bewusst durch die Gemeinde verzichtet worden. Derartige örtliche Entscheidungen der Gemeinde 
lösen daher auch kein Ereignis zwischen „Vertragsabschluss“ und „Erfüllung des Vertrages“ aus, durch das mög-
liche rückstellungsrelevante Verluste für die Gemeinde entstehen könnten. Dieser Sachverhalt bei den Grabnut-
zungsgebühren ist mit Verpflichtungen der Gemeinde zur Verlustübernahme bei ihren Betrieben vergleichbar, für 
die keine Rückstellungen bilanziert werden dürfen (vgl. § 10 Abs. 6 EigVO NRW). 
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Abgrenzung erhaltener Zuwendungen für Dritte): 
 
Die gemeindlichen Geschäftsbeziehungen mit Dritten, damit die Aufgabenerfüllung der Gemeinde insgesamt 
gesichert wird, erfordert oftmals, dass die Gemeinde eine erhaltene Zuwendung für Investitionen an einen Dritten 
weiterleitet, weil der Dritte mithilfe dieser Finanzleistung sich an der gemeindlichen Aufgabenerfüllung beteiligt.  
Sie hat z. B. einen gemeinnützigen örtlichen Verein in die gemeindliche Aufgabenerfüllung eingebunden, der 
anstelle der Gemeinde die gemeindliche Aufgabe erfüllt und dafür bestimmte Vermögensgegenstände benötigt.  
Bei solchen gemeindlichen Geschäftsvorfällen kommt die Gemeinde den Verpflichtungen des Zuwendungsgebers 
nicht selbst nach. Sie muss den Dritten als Zuwendungsempfänger durch eine mehrjährige Gegenleistungsver-
pflichtung entsprechend verpflichten. 
 
Es ist daher sachlich geboten, auch die Verpflichtungen der Gemeinde aus dem Verhältnis mit dem Zuwen-
dungsgeber im Gleichklang mit der Weitergewährung der mehrjährigen investiven Zuwendung an einen Dritten 
und des damit verbundenen Ansatzes eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens in der gemeindlichen Bilanz 
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zu erfassen. Durch die darauf ausgerichtete ausdrückliche haushaltsrechtliche Bestimmung sind die Geschäfts-
vorfälle, bei denen die Gemeinde solche Zuwendungen für Investitionen zur Weiterleitung und mehrjährigen Ver-
wendung erhält oder solche erhaltenen Zuwendungen eigenverantwortlich weiterleitet, in bilanzieller Hinsicht 
unter der passiven Rechnungsabgrenzung anzusetzen.  
 
Diese Vorgehensweise setzt jedoch voraus, dass die Gemeinde nicht wirtschaftlicher Eigentümer des mit der 
Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ist, denn in einem solchen Fall muss statt eines passiven 
Rechnungsabgrenzungspostens ein Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden. Durch beide 
Bilanzkorrekturposten als „doppelte“ Rechnungsabgrenzung wird die notwendige Periodenabgrenzung sachlich 
und zeitlich ausreichend im Sinne der gemeindlichen Ressourcenerfassung vorgenommen. Sofern jedoch von der 
Gemeinde keine Gegenleistungsverpflichtung bei der Weiterleitung einer erhaltenen investiven Zuwendung fest-
gelegt wurde, sind von der Gemeinde die erhaltene Zuwendung und die Weiterleitung in vollem Umfang als 
Transferertrag und Transferaufwand in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 43 
Weitere Vorschriften zu einzelnen Bilanzposten 

 
(1) Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst herge-
stellt wurden, dürfen nicht aktiviert werden. 
 
(2) 1Bei geleisteten Zuwendungen für Vermögensgegenstände, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Ei-
gentum hat, sind die Vermögensgegenstände zu aktivieren. 2Ist kein Vermögensgegenstand zu aktivieren, jedoch 
die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden, ist 
diese als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsver-
pflichtung aufzulösen. 3Besteht eine mengenbezogene Gegenleistungsverpflichtung, ist diese als immaterieller 
Vermögensgegenstand des Anlagevermögens zu bilanzieren. 4Ein Rechnungsabgrenzungsposten ist auch bei 
einer Sachzuwendung zu bilden.      
 
(3) 1Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 
Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit 
der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. 2Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.  
 
(4) 1Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertrags-
wirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten 
Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. 2Diese Sonderrücklage kann auch 
gebildet werden, um die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu 
sichern. 3In dem Jahr, in dem die vorgesehenen Vermögensgegenstände betriebsbereit sind, ist die Sonderrück-
lage durch Umschichtung in die allgemeine Rücklage insoweit aufzulösen. 4Sonstige Sonderrücklagen dürfen nur 
gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.    
 
(5) 1Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Son-
derposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. 2Die Auflösung 
der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. 
3Werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte weitergeleitet, darf ein Sonderposten nur gebildet 
werden, wenn die Gemeinde die geförderten Vermögensgegenstände nach Absatz 2 Satz 1 zu aktivieren hat. 
 
(6) 1Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach 
§ 6 des Kommunalabgabengesetzes ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebühren-
ausgleich anzusetzen. 2Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben. 
 
(7) Ergibt sich in der Bilanz ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, ist der entsprechende Betrag 
auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" gesondert 
auszuweisen. 
 
 
Erläuterungen zu § 43: 
 
I. Allgemeines 
 
Die in dieser Vorschrift zusammengefassten Vorschriften regeln besondere gemeindliche Sachverhalte, die sich 
auf einzelne Posten der gemeindlichen Bilanz auswirken, soweit dazu nicht bereits im fünften Abschnitt der Ge-
meindehaushaltsverordnung „Vermögen und Schulden“ oder in der Vorschrift des § 41 „Bilanz“ eine Regelung 
dazu enthalten ist. Dazu gehört z. B. der besondere Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbe-
trag“. Die Vorschrift enthält zudem auch ein Bilanzierungsverbot für unentgeltlich erworbene immaterielle Vermö-
gensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens. Die Gewährung von Zuwendungen durch die Gemeinde 
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sowie die Zuwendungen von Dritten an die Gemeinde stellen einen umfangreichen Anteil am gemeindlichen 
Finanzierungsgeschehen dar. Es bedarf deshalb unter der Berücksichtigung der gemeindlichen Haushaltsgrund-
sätze sachgerechter Bilanzierungsvorgaben zu den geleisteten sowie zu den erhaltenen Zuwendungen.  
 
Die Gemeinde muss bei der Gewährung von Zuwendungen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung nicht nur den 
Verwendungszweck und die Zweckbindungsfrist bzw. Nutzungsdauer festlegen, sondern auch die Zuwendung 
auch mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Dritten als Zuwendungsempfänger verknüpfen. Die Gegenleis-
tungsverpflichtung kann dabei zeitbezogen oder mengenbezogen sein. Eine Zuwendung an Dritte, die nicht mit 
einer Gegenleistung verknüpft ist, darf die Gemeinde nicht gewähren. 
 
In einem solchen Fall verstößt sie gegen den allgemeinen Haushaltsgrundsatz, dass die Gemeinde nichts ver-
schenken darf und gegen den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit. Die Gewährung einer Zuwendung kann zwar 
eine einseitige (auch freiwillige) Geldleistung der Gemeinde darstellen, sie muss wirtschaftlich betrachtet aber 
eine entsprechende Gegenleistung des Dritten auslösen, wenn der Dritte keinen gesetzlichen Anspruch auf eine 
gemeindliche Leistung hat, z. B. im Rahmen der sozialen Sicherung. Die gemeindlichen Leistungen dürfen des-
halb auch nicht über den Wert der Gegenleistungen oder über die gesetzlichen Ansprüche hinausgehen.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen: 
 
1. Zu Absatz 1 (Immaterielle Vermögensgegenstände):  
 
1.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Vorschrift sieht vor, dass immaterielle Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die 
nicht entgeltlich erworben oder die selbst hergestellt wurden, nicht in der Bilanz der Gemeinde aktiviert werden 
dürfen. Für entsprechend entstandene Patente, Erfindungen, DV-Programme, Urheberrechte dürfen deshalb von 
der Gemeinde keine Wertansätze in der Bilanz gebildet werden. Diese bilanzielle Beschränkung soll verhindern, 
dass mögliche Entscheidungsspielräume in örtlicher unterschiedlicher Weise ausgefüllt werden. Sie soll auch 
dem Ansinnen entgegenwirken, dass z. B. selbstgeschaffenen Vermögensgegenständen eine erhebliche Bedeu-
tung beigemessen wird, die bei einem "marktähnlichen" Vergleich vielfach nicht belegbar bzw. nachweisbar ist.  
 
Ein Aktivierungsverbot ist daher als sachgerecht anzusehen und stellt eine einheitliche Verfahrensweise sicher. 
Entsprechend ist es auch nicht zulässig, dass die Gemeinde, die von ihr erteilten Konzessionen für Dritte, ihr 
Steuererhebungsrecht für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer sowie für andere örtliche Steuern aktiviert. Es 
müssen aber in der gemeindlichen Bilanz die immateriellen Vermögensgegenstände aktiviert werden, die von der 
Gemeinde aber gegen Entgelt erworben worden sind.  
 
Die beiden in der Vorschrift genannten Tatbestände sind einerseits jeder für sich zu betrachten und zu bewerten. 
Andererseits ist das gesetzliche Verbot sachgerecht, denn eine Feststellung der Werthaltigkeit der von der Ge-
meinde selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände (Bewertung) ist objektiv und willkürfrei in 
vielen Fällen schwierig. Mit der Nichtzulassung eines Wertansatzes für nicht entgeltlich erworbene oder für selbst 
hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände wird zudem ein möglicherweise erheblicher Ermessenspiel-
raum bei der Gemeinde vermieden, die eine Bewertung dieser Vermögensgegenstände mit sich bringen könnte.  
 
 
1.2 Der Tatbestand „nicht entgeltlich“ 
 
Das Verbot in dieser Vorschrift bezieht sich auf den besonderen Tatbestand „nicht entgeltlich erworben“. Dieser 
Tatbestand wird aus dem Begriff „entgeltlicher Erwerb“ abgeleitet, der aber im gemeindlichen Haushaltsrecht 
nicht näher bestimmt ist. Im Sinne des gemeindlichen Haushaltsrechts kann dann von einem nicht entgeltlichen 
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Erwerb ausgegangen werden, wenn die Gemeinde einen Vermögensgegenstand erhält, ohne dass sie zur Hin-
gabe einer Gegenleistung verpflichtet ist, z. B. Geld. Es entsteht bei solchen gemeindlichen Geschäftsvorfällen 
kein Leistungsaustausch, auch wenn es durch die Übergabe eines Vermögensgegenstandes zu einer Eigen-
tumsübertragung auf die Gemeinde kommt.  
 
Ein solcher Sachverhalt führt dazu, dass die Gemeinde den erhaltenen immateriellen Vermögensgegenstand 
nicht aktivieren darf. Das Kriterium „nicht entgeltlich“ liegt gleichfalls bei einer Sachschenkung eines immateriellen 
Vermögensgegenstandes an die Gemeinde vor. Der Tatbestand „nicht entgeltlich“ umfasst aber auch die Fälle, in 
denen der Gemeinde besondere immaterielle Vermögensgegenstände zur unentgeltlichen Nutzung im Rahmen 
ihrer Aufgabenerfüllung überlassen werden. Derartige örtliche Sachverhalte erfordern eine objektive Prüfung und 
Beurteilung der Tatbestände, nicht nur hinsichtlich der Bilanzierung. 
 
 
1.3 Der Tatbestand „selbst hergestellt“ 
 
Das Bilanzierungsverbot in dieser Vorschrift bezieht sich aber auch auf den Tatbestand „selbst hergestellt“. Ein 
solcher Tatbestand kann angenommen werden, wenn bei der Gemeinde ein Vermögensgegenstand durch den 
Verbrauch von eigenen Gütern und Dienstleistungen entsteht. Wenn immaterielle Wirtschaftsgüter von der Ge-
meinde selbst hergestellt werden, entstehen dadurch lediglich „innerbetriebliche“ Aufwendungen und keine Ge-
genleistungen durch Dritte, sodass daraus keine aktivierungsfähigen Leistungen entstehen. Diese Aufwendungen 
fließen unmittelbar in die gemeindliche Ergebnisrechnung des betreffenden Haushaltsjahres ein. In diesem Rah-
men erfordert die Prüfung, ob der Tatbestand „selbst hergestellt“ vor Ort vorliegt, eine sorgfältige und klare Ab-
grenzung bei den einzelnen immateriellen Vermögensgegenständen der Gemeinde, die in der gemeindlichen 
Bilanz aktiviert werden sollen. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Aktivierung geleisteter investiver Zuwendungen): 
 
2.01 Die Zwecke der Aktivierung  
 
Von der Gemeinde müssen die im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung an Dritte gewährten investive Zuwendungen, 
abhängig von ihrem Charakter als gemeindliche Finanzleistungen und ihren inhaltlichen und zeitlichen Zweckset-
zungen, in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung erfasst und nachgewiesen werden. Die buchungstechnische 
Zuordnung setzt dabei voraus, dass die Gemeinde die Finanzleistung an einen Dritten mindestens mit der Bedin-
gung einer investiven Verwendung durch den Dritten verknüpft. Die gemeindliche Aufgabenerfüllung erfordert 
aber einen langfristigen Nutzen aus der Zuwendungsgewährung, sodass die Gemeinde unter Berücksichtigung 
der örtlichen Erfordernisse besondere Bedingungen und Gegenleistungen damit verbinden muss. Im Zusammen-
hang mit der getroffenen Zwecksetzung entsteht für die Gemeinde regelmäßig ein Nutzen, der eine Aktivierungs-
fähigkeit der gemeindlichen Transferleistung begründet.  
 
Der Dritte als Zuwendungsempfänger muss das von ihm geschaffene Wirtschaftsgut entsprechend der gemeind-
lichen Zwecksetzungen und der zeitlichen Vorgaben der Gemeinde nutzen. Er ist außerdem für den Fall der 
Nichterfüllung der gemeindlichen Zwecksetzungen gegenüber der Gemeinde grundsätzlich rückzahlungspflichtig, 
auch wenn ihm von der Gemeinde eine nicht rückzahlbare Zuwendung gewährt worden ist. In diesem Rahmen ist 
zu berücksichtigen, dass die von der Gemeinde geleisteten investiven Zuwendungen an Dritte regelmäßig in der 
gemeindlichen Bilanz zu aktivieren sind (vgl. § 41 Absatz 3 GemHVO NRW). Je nach Art der gemeindlichen Zu-
wendungsgewährung und den gemeindlichen Festlegungen dazu können folgende Aktivierungsformen und Zu-
ordnungen unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
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Die Gewährung von Investitionszuschüssen durch die Gemeinde 
 

 
FESTLEGUNGEN  

 
NACHWEIS IM JAHRESABSCHLUSS 

 
Verfügungs- und Nutzungsrechte 

liegen bei der Gemeinde 
(Wirtschaftlicher Eigentümer) 

 

 
Ein Wertansatz unter einem Bilanzposten im Sachanlagever-
mögen in der gemeindlichen Bilanz unter Berücksichtigung der 
Art des Vermögensgegenstandes und wegen der Vorbehalte 
der Gemeinde. 
 

 
Gegenleistungsverpflichtung  

des Dritten  
mit einem konkret bestimmten Zeitbezug 

 

 
Ein Wertansatz als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in 
der gemeindlichen Bilanz wegen der Vorrangigkeit des Finan-
zierungsvorgangs und der zeitlichen Bindung. 
 

 
Gegenleistungsverpflichtung  

des Dritten  
mit einem konkret bestimmten Mengenbezug 

 

 
Ein Wertansatz als immaterieller Vermögensgegenstand im 
Anlagevermögen der gemeindlichen Bilanz wegen der Vorran-
gigkeit der mengenmäßigen Bindung als Nutzungsrecht für die 
Gemeinde. 
 

Rückzahlungsverpflichtung 
Des Dritten 

 
Ein Wertansatz als „Sonstige Ausleihung“ oder „Forderung aus 
Transferleistungen“ in der gemeindlichen Bilanz wegen der 
Festlegung einer Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem 
Dritten als Zuwendungsempfänger. 
 

 
Dauerhafte Hingabe  

an gemeindlichen Betrieb 
 

 
Ein Wertansatz unter Ausleihungen an Unternehmen, Betriebe 
oder Sondervermögen im Finanzanlagevermögen in der ge-
meindlichen Bilanz wegen der Zwecksetzung, dass die Hinga-
be „dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen“ 
hat. 
 

 
Keine Zwecksetzung  

und  
keine zeitliche Bindung 

 

 
Eine Erfassung unter der Haushaltsposition „Transferaufwen-
dungen“ in der Ergebnisrechnung der Gemeinde, denn die 
Hingabe ohne Bindungen führt zu gemeindlichen Aufwendun-
gen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 
 

Abbildung 587 „Die Gewährung von Investitionszuschüssen“ 
 
Eine Aktivierung im Bilanzbereich „Sachanlagevermögen“ in der gemeindlichen Bilanz ist z. B. dann vorzuneh-
men, wenn die Gemeinde ihre Unterstützung eines Dritten im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung so ausgestaltet 
hat, dass sie der wirtschaftliche Eigentümer des von ihr durch die Zuwendung mitfinanzierten Vermögensgegen-
standes eines Dritten ist. Von der Gemeinde ist dann eine Aktivierung in ihrer Bilanz unter der aktiven Rech-
nungsabgrenzung vorzunehmen, wenn bei der von der Gemeinde geleisteten Zuwendung der Finanzierungsvor-
gang einen Vorrang hat und dem Dritten als Zuwendungsempfänger eine Gegenleistungsverpflichtung gegenüber 
der Gemeinde für einen bestimmten Zeitraum auferlegt wurde. Eine Aktivierung ist dann unter den immateriellen 
Vermögensgegenständen vorzunehmen, wenn die Gemeinde durch die Zuwendungsgewährung ein konkretes 
mengenbezogenes Recht innehat, z. B. ein Nutzungsrecht. Zur Bemessung des Rechtes kann dabei auch ein 
Zeitbezug festgelegt worden sein.  
 
Die Gewährung einer Zuwendung durch die Gemeinde an einen gemeindlichen Betrieb ist auch als Hingabe 
möglich, die der dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dient, sodass eine Bilanzierung als Ausleihung im 
Bilanzbereich „Finanzanlagen“ der Bilanz vorzunehmen ist. Bei der Gewährung von investiven Zuwendungen, die 
von der Gemeinde ohne besondere Verpflichtungen oder Zwecksetzungen einem Dritten gewährt werden, be-
steht dagegen keine Aktivierungsmöglichkeit für die Gemeinde. Derartige gemeindliche Zuwendungen stellen für 
die Gemeinde dann Transferleistungen dar, die in der gemeindlichen Ergebnisrechnung als Transferaufwendun-
gen zu erfassen sind.  
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In diesem Zusammenhang ist von der Gemeinde zu beachten, dass in den Fällen, in denen sie vom Land erhal-
tene investive Zuwendungen zulässigerweise an Dritte weiter gibt, z. B. Finanzmittel aus der allgemeinen Investi-
tionspauschale oder anderen Landesmitteln, sie verpflichtet ist, sich auch entsprechende Vermögenswerte ge-
genüber dem Dritten als Zuwendungsempfänger zu sichern. Sie hat deshalb auch in diesen Fällen ihren Zuwen-
dungsbescheid oder die vertragliche Vereinbarung so auszugestalten, dass sie wirtschaftlicher Eigentümer des 
geförderten Vermögensgegenstandes wird oder sie Anspruch auf eine sachgerechte Gegenleistung des Dritten 
hat. Entsprechend ihrer Verpflichtung gegenüber dem Zuwendungsgeber hat die Gemeinde dann ggf. für die 
erhaltene Zuwendung einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren.  
 
 
2.1 Zu Satz 1 (Aktivierung bei wirtschaftlichem Eigentum der Gemeinde): 
 
Bei der Gewährung von investiven Zuwendungen an Dritte werden i.d.R. die Höhe der finanziellen Leistungen, 
der Verwendungszweck sowie eine Zweckbindungsfrist, in der der geförderte Vermögensgegenstand zweckbe-
zogen vom Dritten zu nutzen ist, und ggf. eine Rückzahlungsverpflichtung durch die Gemeinde festgelegt. Zum 
ordnungsgemäßen Ansatz der geleisteten investiven Zuwendung in der gemeindlichen Bilanz gehört daher die 
vorherige Prüfung, ob die Gemeinde an dem mithilfe dieser Zuwendung geschaffenen Vermögensgegenstand 
das wirtschaftliche Eigentum innehat. Dabei ist nicht auf die einzelnen Merkmale der Zuwendungsgewährung 
abzustellen, sondern es kommt auf das Gesamtbild der örtlichen Verhältnisse einschließlich der Absicht und des 
Zweckes der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung an.  
 
In den örtlichen Fällen, in denen das wirtschaftliche Eigentum aufgrund der Finanzierungsbeteiligung der Ge-
meinde an einem fremden Vermögensgegenstand bei der Gemeinde liegt, ist es geboten, den geförderten Ver-
mögensgegenstand mit seinem Wert unter dem zutreffenden Posten in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. 
Diesem bilanziellen Ansatz steht der Sachverhalt, dass der geförderte Dritte der rechtliche Eigentümer dieses 
Vermögensgegenstandes ist, nicht entgegen. Die Gemeinde hat bei ihrer Bilanzierung zudem zu prüfen, ob ihr 
Finanzierungsbeitrag dem Wert des Vermögensgegenstandes entspricht. Besteht eine Differenz zwischen dem 
geleisteten Zuwendungsbetrag der Gemeinde und dem Wert des geförderten Vermögensgegenstandes ist von 
der Gemeinde unter Beachtung des Bruttoprinzips gleichwohl der volle Wert des Vermögensgegenstandes in 
ihrer Bilanz anzusetzen. Entsprechend dem Differenzbetrag ist zusätzlich eine Verbindlichkeit zu passivieren, die 
bei abnutzbaren Vermögensgegenständen entsprechend den Abschreibungen zu vermindern ist. 
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Aktivierung bei einer Gegenleistungsverpflichtung): 
 
2.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Im Rahmen der Gewährung von Zuwendungen an Dritte im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung kann die 
Gemeinde den Verwendungszweck und die Verwendungsdauer (Zweckbindungsfrist) des von ihr finanzierten 
Vermögensgegenstandes gegenüber dem Dritten als Zuwendungsempfänger unter dem Gesichtspunkt ihrer 
Aufgabenerfüllung konkret festlegen. Eine solche Konkretisierung gegenüber dem Dritten stellt für diesen eine 
Gegenleistungsverpflichtung gegenüber der Gemeinde als Zuwendungsgeber dar. Diese Gegenleistungsver-
pflichtung kann von der Gemeinde zeitbezogen oder mengenbezogen ausgestaltet werden. Dabei stellen Ver-
pflichtungen des Dritten aus solchen Geschäften keine Gegenleistungen im Sinne von „Kaufen“ und „Verkaufen“ 
dar, wie diese bei Lieferungen und Leistungen der Gemeinde den Sachverhalt bestimmen. 
 
Zur ordnungsgemäßen Bilanzierung gewährter Zuwendungen gehört daher die vorherige Prüfung, ob eine aktivie-
rungsfähige Gegenleistungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers gegenüber der Gemeinde besteht, wenn 
die Gemeinde nicht das wirtschaftliche Eigentum an dem mithilfe der Zuwendung beschafften Vermögensgegen-
stand innehat. Dazu gehört auch die Prüfung, ob eine zeitbezogene oder mengenbezogene Verpflichtung des 
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Dritten durch die Gemeinde besteht. In den Fällen, in denen von der Gemeinde lediglich der Verwendungszweck 
und ggf. eine Rückzahlungsverpflichtung festgelegt worden sind, liegt keine aktivierbare (zeitlich bestimmte) Ge-
genleistungsverpflichtung des Dritten vor.  
 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Festlegungen eines Dritten als Zuwendungsgeber ge-
genüber der Gemeinde, z. B. durch das Land, nicht unmittelbar eine Wirkung für den Dritten als Zuwendungs-
empfänger gegenüber der Gemeinde entfalten. Derartige Festlegungen erfolgen aus Sicht des Zuwendungsge-
bers regelmäßig aufgrund seiner Finanzierung und sind ggf. auch auf einen möglichen Rückzahlungsanspruch 
der Gemeinde ausgerichtet. Die Gemeinde hat die Vorgaben bei ihrer Zuwendungsgewährung zu beachten und 
in Form von Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid gegenüber einem Dritten gesondert festzulegen. 
 
 
2.2.2 Die Mehrjährigkeit der Gegenleistungsverpflichtung 
 
Für die Prüfung, ob es sich hinsichtlich der Gegenleistungsverpflichtung des Dritten auch um eine mehrjährige 
Gegenleistungsverpflichtung handelt, ist insbesondere auf den erteilten Zuwendungsbescheid oder einen Vertrag 
abzustellen, mit dem regelmäßig die Modalitäten sowie der Umgang mit der gewährten Zuwendung festlegt wer-
den. Bei investiven Zuwendungen wird der Zuwendungsempfänger regelmäßig verpflichtet, den mithilfe der ge-
meindlichen Zuwendung beschafften Vermögensgegenstand über mehrere Jahre zweckentsprechend zu ver-
wenden und in dieser Zeit eine Leistung gegenüber der Gemeinde zu erbringen. Handelt es sich dabei aber um 
eine Leistung, die nicht zur Schaffung eines bleibenden Wertes bei der Gemeinde führt, so sind solche Zuwen-
dungen als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung zu erfassen.  
 
 
2.2.3 Die Durchsetzung der gemeindlichen Ansprüche 
 
Die Gemeinde soll sich bei einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung eines Dritten absichern, damit sie im 
Falle einer Nichterfüllung der Gegenleistung auch ihre Ansprüche nachweisen bzw. einen Rückerstattungsan-
spruch der von ihr gewährten Zuwendung durchsetzen kann. Durch ein Verwaltungsverfahren mit einem ge-
meindlichen Leistungsbescheid besteht die Möglichkeit für die Gemeinde, sich im Rahmen der Gewährung der 
Zuwendung auch eine sachgerechte Rechtssicherheit zu verschaffen. Es liegt dabei in der Eigenverantwortung 
der Gemeinde, dass sie bei der eigenen Zuwendungsgewährung selbst entscheidet, auf welche Art und Weise 
sie ihre Ansprüche sichert und verwirklicht.  
 
Die Gemeinde kann dazu eine ausdrückliche Regelung treffen, z. B. eine unmittelbare Rückzahlungsverpflichtung 
des Dritten im Zuwendungsbescheid festlegen oder sich einen grundsätzlichen Anspruch sichern und dann im 
Rahmen des Verwaltungsrechts oder des Zivilrechts versuchen, ihre Ansprüche gegenüber dem Zuwendungs-
empfänger durchzusetzen. Verzichtet die Gemeinde aber auf eine ausdrückliche Festlegung im Zuwendungsbe-
scheid oder in einem Vertrag, schränkt dieses nicht die sachgerechte Bilanzierung der Gegenleistungsverpflich-
tung ein, denn abhängig von der getroffenen Vereinbarung ist der Klageweg grundsätzlich offen. Es ist jedoch 
vielfach geboten, von Anfang an im Rechtssinne zu verhindern, dass eine vermögensmäßige Maßnahme allein 
zulasten der Gemeinde durchführt wird.   
 
 
2.2.4 Die Bemessung der Gegenleistungsverpflichtung 
 
Die Ursache für eine aktivierbare Gegenleistungsverpflichtung eines Dritten als Zuwendungsempfängers und 
deren Umfang entsteht i.d.R. aus den Vorgaben der Gemeinde, die im Zusammenhang mit der Gewährung der 
Zuwendung bestimmt werden. Unter Hinzuziehung des Zuwendungsbescheides und Berücksichtigung des Zu-
wendungsbetrages und der zeitlichen oder mengenmäßigen Bindung, ggf. in Verbindung mit der festgelegten 
Zweckbindungsfrist, dürfte sich der Umfang der Aktivierung regelmäßig bestimmen lassen. In diesem Zusam-
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menhang sind nicht nur die Bemessung der Gegenleistungsverpflichtung, sondern auch deren Auflösung sowie 
der zutreffende Ausweis in der gemeindlichen Bilanz zu berücksichtigen. Vor der Aktivierung einer gewährten 
Zuwendung ist immer zu prüfen, ob für welche Art von Gegenleistungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers 
der Schwerpunkt gesetzt wurde. Die Gemeinde ist grundsätzlich wegen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, mit 
der Gewährung einer Zuwendung auch Schwerpunkte in diesem Sinne zu verbinden. Diese Festlegungen können 
je nach ihrer Ausgestaltung vermögenswirksam und dann zu bilanzieren sein. 
 
 
2.2.5 Die zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung 
 
Die Vorschrift sieht als Regelfall bei der Gemeinde die Bilanzierung einer zeitbezogenen Gegenleistungsverpflich-
tung vor. Dadurch wird für die Bilanzierung der haushaltsmäßige Schwerpunkt auf die Finanzierung und die zeitli-
che Nutzung eines geförderten Vermögensgegenstandes im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung ge-
legt. Der Hauptzweck der gemeindlichen Zuwendung ist damit die Gewährung einer gemeindlichen Finanzleis-
tung in Form von Geldmitteln an Dritte zur Gewährleistung einer mehrjährigen Aufgabenerfüllung.  
 
Eine solche Zuwendung stellt dann eine Vorausleistung der Gemeinde auf eine zu erfüllende Gegenleistungsver-
pflichtung des Dritten dar. Die herausgehobene zeitbezogene Festlegung der Gemeinde bestimmt dabei die Ge-
genleistungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers. Eine solche Einordnung bedingt, dass die Aufwendungen 
aus der gewährten Zuwendung über die vereinbarte Zeitdauer zu verteilen sind. Die Zuwendung stellt dann bilan-
ziell eine Vorauszahlung der Gemeinde dar, die über den Bilanzposten „Aktive Rechnungsabgrenzung“ abzu-
grenzen ist. Diese Sachlage hat zur Folge, dass abhängig von der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung 
durch den Dritten der gebildete Rechnungsabgrenzungsposten aufzulösen ist.  
 
 
2.2.6 Zuwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung 
 
Bei einer finanziellen Unterstützung eines Dritten durch die Gemeinde wird mit der Gewährung von Zuwendungen 
nicht immer eine Gegenleistung von dem Zuwendungsempfänger verlangt. Die Gemeinde verfügt dann nicht über 
einen aktivierungsfähigen Vermögensgegenstand, eine Gegenleistungsverpflichtung oder ein mengenbezogenes 
Nutzungs- oder Bezugsrecht, dass als immaterieller Vermögensgegenstand zu qualifizieren wäre. Gewährte 
Zuwendungen der Gemeinde ohne Gegenleistungsverpflichtung stellen deshalb nur Aufwendungen dar, die in der 
Ergebnisrechnung unter der Position „Transferaufwendungen“ zu erfassen sind. Ein Ansatz in der gemeindlichen 
Bilanz kommt in diesen Fällen nicht in Betracht.  
 
Ein Bilanzierungsverbot liegt auch bei einer gemeindlichen Finanzleistung an einen gemeindlichen Betrieb, die 
aufgrund einer Verlustübernahme durch die Gemeinde gezahlt wird, vor. Derartige Leistungen der Gemeinde 
stellen regelmäßig eine Zuwendung ohne Gegenleistungsverpflichtung dar, die deshalb nicht aktivierungsfähig ist. 
Solche gemeindlichen Zahlungen stellen wegen ihres Zwecks bzw. ihrer endgültigen Verwendung, unabhängig 
von der Verbuchung beim gemeindlichen Betrieb, für die Gemeinde ergebniswirksame Aufwendungen und keine 
Zahlungen dar, die der gemeindlichen Investitionstätigkeit zuzuordnen wären. Die Klassifizierung als gemeindli-
che Ausgleichsschulden und damit als ergebniswirksame Aufwendungen, die in der gemeindlichen Ergebnisrech-
nung zu erfassen sind, bleibt auch dann bestehen, wenn wegen der örtlichen Beteiligungsverhältnisse nur eine 
mittelbare Beteiligung zwischen der Gemeinde und dem betroffenen Betrieb besteht. 
 
In solchen Fällen muss bei der Entscheidung über die haushaltsmäßige Zuordnung der Zahlungsleistung bei der 
Gemeinde der Zahlungsweg über die unmittelbare Beteiligung außer Betracht bleiben, denn es ist allein die end-
gültige Verwendung im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung ausschlaggebend. Diese Bewertung gilt 
auch in den Fällen, in denen die gemeindliche Finanzleistung eine „Ersatzleistung“ bzw. eine Schuld gegenüber 
einem Dritten darstellt. Sofern ein solcher Dritter, z. B. als Gesellschafter des gemeindlichen Betriebes, hinsicht-
lich dieser Schuld die Gemeinde zur Übernahme verpflichtet hat, ist seine gesellschaftsrechtliche Verpflichtung 
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und ggf. seine Vorleistung für die haushaltsmäßige Zuordnung ohne Belang. Solche gemeindlichen Verpflichtun-
gen sollen im Anhang des gemeindlichen Jahresabschlusses angegeben werden (vgl. § 44 GemHVO NRW). 
Eine solche Verpflichtung der Gemeinde kann in Einzelfällen aber auch ein gemeindliches Haftungsverhältnis 
darstellen, sodass eine Angabepflicht auch im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel entstehen kann (vgl. § 47 
GemHVO NRW). 
 
 
2.2.7 Weitergabe einer Zuwendung und Rechnungsabgrenzung 
 
Die Gemeinde erhält vielfach investive Zuwendungen und leitet diese zulässigerweise an Dritte zur Erfüllung 
kommunaler Aufgaben weiter (vgl. § 43 Absatz 2 GemHVO NRW). Sie darf in den Fällen der Weiterleitung einer 
erhaltenen Zuwendung an Dritte, in denen sie keinen Vermögensgegenstand in ihrer Bilanz aktivieren kann, son-
dern über den Rechnungsabgrenzungsposten als Bilanzkorrekturposten nur eine Periodenabgrenzung vornimmt, 
keinen Sonderposten für die erhaltene investive Zuwendung in der gemeindlichen Bilanz ansetzen. In diesen 
Fällen der aktiven Rechnungsabgrenzung ist von der Gemeinde für die erhaltene Zuwendung vielmehr ein passi-
ver Rechnungsabgrenzungsposten in entsprechender Art und Weise zu bilden und aufzulösen.  
 
Durch beide Bilanzkorrekturposten wird die notwendige Periodenabgrenzung bei dieser besonderen Finanzie-
rungsform, die über die Gemeinde abgewickelt wird, und bei der der Zahlungsvorgang im Vordergrund steht, 
vorgenommen. Nur wenn aus einer solchen Weiterleitung unter besonderen Umständen die Sachlage entsteht, 
dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des vom Zuwendungsempfänger angeschafften Vermögensge-
genstandes wird, darf sie für die erhaltene und weitergeleitete investive Zuwendung einen Sonderposten in ihrer 
Bilanz bilden.  
 
 
2.2.8 Die Gewährung investiver Zuwendungen an gemeindliche Betriebe 
 
Ein Anlass, bei der Gewährung von Zuwendungen nicht über einen gesonderten aktivierungsfähigen Vermögens-
gegenstand oder eine Gegenleistungsverpflichtung zu verfügen, besteht für die Gemeinde, wenn sie ihren Betrie-
ben gesonderte Investitionszuschüsse zur eigenverantwortlichen Verwendung gewährt. Die Betriebe aktivieren 
regelmäßig die damit finanzierten Vermögensgegenstände und setzen entsprechend der gewährten Zuwendung 
einen Sonderposten in ihrer Bilanz an. Die von der Gemeinde gewährten Zuwendungen führen dann in der ge-
meindlichen Bilanz ggf. zur Erhöhung des Wertansatzes unter dem Bilanzposten „Ausleihungen“ im Bilanzbereich 
„Finanzanlagen“ und nicht zu einem gesonderten aktivierungsfähigen Vermögensgegenstand oder einer aktivie-
rungsfähigen Gegenleistungsverpflichtung.  
 
Entsprechend der durch den gemeindlichen Betrieb vorzunehmenden ertragswirksamen Auflösung des wegen 
der gemeindlichen Finanzleistungen bilanzierten Sonderpostens muss auch die Gemeinde den wegen ihrer ge-
währten Zuwendung gebildeten Wertansatz in ihrer Bilanz durch planmäßige Abschreibungen vermindern. Bei 
der Gewährung von investiven Zuwendungen an gemeindliche Betriebe ist außerdem zu berücksichtigen, dass 
dadurch keine Umgehung einer erforderlichen Verlustabdeckung beim Betrieb durch die Gemeinde erfolgt. Des-
halb sollen die haushaltsmäßigen Geschäftsbeziehungen zwischen der Gemeinde und ihrem Betrieb nicht jede 
für sich betrachtet werden, sondern diese Geschäfte müssen vielmehr in einen Gesamtzusammenhang gestellt 
und auf dieser Grundlage hinsichtlich ihrer haushaltsmäßigen Auswirkungen beurteilt werden. Zur Beurteilung 
durch die Gemeinde gehört daher auch eine Betrachtung in einer mehrjährigen Zeitreihe.  
 
In den Fällen, in denen sich aus einer solchen Zeitreihe ergibt, dass ein jährlich wiederkehrender Verlustausgleich 
oder eine jährlich wiederkehrende Kapitalerhöhung für einen gemeindlichen Betrieb erfolgt, spricht dieses gegen 
die Klassifizierung der gemeindlichen Finanzleistung als investive Zuwendung. Soweit sich aus dem Gesamtzu-
sammenhang der Geldhingabe ergibt, dass der Hauptzweck der gemeindlichen Finanzleistung der Verlustaus-
gleich beim gemeindlichen Betrieb ist, darf die Gemeinde ihre Finanzleistung an ihren Betrieb nicht in den eige-
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nen Kreditbedarf einbeziehen. In solchen Fällen dient die von der Gemeinde geleistete Zuwendung vielmehr der 
Werterhaltung des gemeindlichen Betriebes und ist in der Ergebnisrechnung aufwandswirksam zu erfassen. 
 
 
2.2.9 Die Gesamtbetrachtung der geleisteten Zuwendungen  

 
Zur Gewährung von Zuwendungen durch die Gemeinde soll das folgende Schaubild (Quelle: NKF-Dokumentation 
2003 S. 76 - Ausschnitt-) einen Überblick über die sachlich sinnvollen Prüfschritte für die Gemeinde aufzeigen, 
bei denen jedoch die besonderen örtlichen Gegebenheiten gesondert zu bewerten sind (vgl. Abbildung). 
 

 

Die Behandlung geleisteter Zuwendungen 

 
 

Abbildung 588 „Die Behandlung geleisteter Zuwendungen“ 
 
Bei der Aktivierung einer Gegenleistungsverpflichtung muss nicht nur darauf geachtet werden, dass der Zuwen-
dungsempfänger gegenüber der Gemeinde zu einer Leistung verpflichtet ist, sondern auch darauf, von welcher 
Art diese festgelegte Gegenleistungsverpflichtung sein soll. In diesem Zusammenhang stellen die Prüfschritte im 
Schaubild nur den Ablaufprozess und nicht alle Möglichkeiten der gemeindlichen Aktivierung dar. Soweit dabei 
aufgrund der örtlichen Prüfung für die gemeindliche Bilanz ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Betracht 
kommt, muss berücksichtigt werden, dass ein solcher Bilanzposten nur zulässig ist, wenn die von der Gemeinde 
geleisteten Zuwendungen mit einer mehrjährigen zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind.  
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In den Fällen einer mengenbezogenen Gegenleistungsverpflichtung des Dritten gegenüber der Gemeinde ist 
dagegen ein mehrjähriges Recht der Gemeinde gegeben. Dieses Recht ist unter den immateriellen Vermögens-
gegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens zu bilanzieren. Außerdem muss beachtet werden, dass die 
Gemeinde auch eine Sachzuwendung leisten kann, z. B. durch die Abgabe einer Straße im Rahmen der Umstu-
fung. Eine solche Sachzuwendung ist dann haushaltsmäßig wie eine Finanzleistung der Gemeinde zu behandeln 
und entsprechend periodengerecht abzugrenzen. 
 
 
2.3 Zu Satz 3 (Mengenbezogene Gegenleistungsverpflichtung): 
 
Die Gemeinde kann im Rahmen ihrer Zuwendungsgewährung auch eine Gegenleistung vom Zuwendungsemp-
fänger verlangen, die als mengenbezogenes Nutzungs- oder Bezugsrecht ausgestaltet ist. In solchen Fällen 
besteht der Hauptzweck der gemeindlichen Zuwendung darin, ein Recht bzw. einen Anspruch auf eine Leistung 
des Zuwendungsempfängers zu haben. Die Hingabe einer Finanzleistung sowie die zeitliche Bindung stellen in 
diesem Zusammenhang nur Nebenzwecke dar. Liegt dagegen eine mengenbezogene Gegenleistungsverpflich-
tung des Dritten in diesem Sinne vor, soll diese unter Beachtung der GoB entsprechend in der gemeindlichen 
Bilanz aktiviert werden.  
 
Die Bilanzierung einer Mengenleistung ist u.a. auch davon abhängig, ob die Gemeinde im Rahmen der Zuwen-
dungsgewährung einen konkreten materiellen oder immateriellen Anspruch bzw. ein Recht erwirbt. Ein materieller 
Anspruch ist in der gemeindlichen Bilanz ggf. als Forderung oder sonstiger Vermögensgegenstand im Umlauf-
vermögen anzusetzen. Ein Recht, das mengenbezogen bemessen ist, stellt dagegen einen immateriellen Vermö-
gensgegenstand des Anlagevermögens dar. Es ist wegen der Zuwendungsgewährung an einen Dritten als von 
der Gemeinde entgeltlich erworben anzusehen. Der Ansatz einer mengenbezogenen Gegenleistungsverpflich-
tung in der gemeindlichen Bilanz hat dann zur Folge, dass die betreffende Vermögensposition auch mengenmä-
ßig und entsprechend der Erfüllung durch den Dritten zu mindern bzw. abzuschreiben ist.  
 
 
2.4 Zu Satz 4 (Rechnungsabgrenzung bei Sachzuwendungen) 
 
Die gemeindlichen Geschäftsbeziehungen mit Dritten, damit die Aufgabenerfüllung der Gemeinde insgesamt 
gesichert wird, erfordert oftmals, dass die Gemeinde statt einer Finanzleistung eine zulässige Sachschenkung an 
einen Dritten erbringt. Sie überträgt z. B. einen gemeindlichen Vermögensgegenstand an einen gemeinnützigen 
örtlichen Verein, der anstelle der Gemeinde die gemeindliche Aufgabe erfüllt. Zur Sicherstellung der Aufgabener-
füllung und zur Absicherung wird eine solche Schenkung regelmäßig mit einer zeitbezogenen Gegenleistungs-
verpflichtung des Empfängers verbunden. Bei solchen gemeindlichen Geschäftsvorfällen mit einer mehrjährigen 
Gegenleistungsverpflichtung ist der Ansatz eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in der gemeindlichen 
Bilanz sachlich geboten. 
 
Durch die darauf ausgerichtete ausdrückliche haushaltsrechtliche Bestimmung werden die Sachzuwendungen 
der Gemeinde an Dritte in bilanzieller Hinsicht den Finanzzuwendungen an Dritte gleichgestellt. Bei den betref-
fenden gemeindlichen Geschäftsvorfällen müssen gleichermaßen die Voraussetzungen für einen Ansatz unter 
der Rechnungsabgrenzung in der gemeindlichen Bilanz erfüllt sein. In solchen Fällen hat die Gemeinde für die 
abzugebenden Vermögensgegenstände den vollen Wert im Zeitpunkt der Abgabe zu ermitteln und unter Beach-
tung der Vorschrift des § 90 GO NRW über die Abgabe zu entscheiden bzw. diese mit einer Gegenleistungsver-
pflichtung im Sinne ihrer Aufgabenerfüllung zu verbinden. 
 
Beim Vorliegen der Gegenleistungsverpflichtung ist die gemeindliche Sachschenkung unter der aktiven Rech-
nungsabgrenzung zu bilanzieren. Der ermittelte finanzielle Wert des abgegebenen Vermögensgegenstandes 
stellt dabei den aktivierungsfähigen Rechnungsabgrenzungsbetrag dar, der in den Folgejahren dann jahresbezo-
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gen zu mindern ist. Diese zeitliche Auflösung eines solchen Rechnungsabgrenzungspostens kann dabei an der 
noch möglichen Restnutzungsdauer des abgegebenen Vermögensgegenstandes orientiert werden.  
 
In den Fällen, in denen der abzugebende Vermögensgegenstand von der Gemeinde erst hergestellt wird, ist 
dieser Vermögensgegenstand von der Gemeinde jedoch nicht vor seiner Abgabe in der gemeindlichen Bilanz zu 
aktivieren, wenn der Dritte der wirtschaftliche Eigentümer dieses Vermögensgegenstandes wird. Der möglicher-
weise bereits entstandene Herstellungsaufwand, der z. B. unter dem Bilanzposten „Anlagen im Bau“ bilanziert 
wurde, ist in solchen Fällen bei der Abgabe des gemeindlichen Vermögensgegenstandes bilanziell in die aktive 
Rechnungsabgrenzung umzuschichten.  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Gesonderte Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen):  
 
3.1. Zu Satz 1 (Verrechnung für bestimmte Geschäftsvorfälle): 
  
3.1.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Gemeinde hat vielfach noch einige Vermögensgegenstände zur dauernden Aufgabenerfüllung in ihrem Besitz 
und als Anlagevermögen bilanziert, die sie aber zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr braucht (vgl. § 90 Absatz 
3 GO NRW). Sie strebt bei solchen Vermögensgegenständen zwar eine adäquate Veräußerung an, muss aber 
oftmals erleben, dass ein Veräußerungserlös nur unter dem in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert erzielbar ist. 
Unter einer Betrachtung und Bewertung der Kosten, die ein nicht genutzter oder ein nicht mehr nutzbarer Vermö-
gengegenstand für die Gemeinde weiterhin verursacht, ist es vielfach auch unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunk-
ten angezeigt, derartige gemeindliche Vermögensgegenstände möglichst zu veräußern. 
 
In solchen Fällen kann die Gemeinde z. B. erleben, dass sie bei der Veräußerung eines von ihr nicht mehr ge-
nutzten bebauten Grundstückes dafür eine Vielzahl von Angeboten erhält. Die Angebote weisen dabei im Grund-
satz ein Erwerbsinteresse für das bebaute Grundstück aus, gleichwohl werden durch die Bieter aber nur Preisan-
gebote gemacht, die ggf. noch dem Wert des Grund und Bodens entsprechen. Derartige Veräußerungsgeschäfte 
haben dann auch Aufwendungen für die Gemeinde zur Folge, weil der Veräußerungserlös für ein bebautes 
Grundstück nicht die Summe der Buchwerte für den Grund und Boden und das Gebäude erreicht. In besonderen 
Situationen kann sich ggf. auch ein Ertrag ergeben, wenn z. B. das Gebäude fast vollständig abgeschrieben ist 
und der Buchwert des Grund und Bodens niedriger ist als der Verkehrswert.  
 
Die Erträge und Aufwendungen aus solchen gemeindlichen Geschäftsvorfällen muss die Gemeinde unmittelbar 
mit der allgemeinen Rücklage verrechnen. Dazu benennt die haushaltsrechtliche Vorschrift ausdrücklich den 
Abgang und die Veräußerung von Vermögensgegenständen, die für die gemeindliche Aufgabenerfüllung nicht 
mehr benötigt werden (vgl. § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW). Sie benennt zudem entstehende Wertveränderungen 
von gemeindlichen Finanzanlagen. Zu diesen Wertveränderungen sind haushaltsrechtlich die Wertminderungen 
und die Wertaufholungen im Sinne der Vorschrift des § 35 Absatz 5 und 8 GemHVO NRW zu zählen. Aus ande-
ren gemeindlichen Geschäftsvorfällen erzielbare Erträge und entstehende Aufwendungen, auch wenn diese Ge-
schäfte oder die betroffenen Gegenstände ggf. vergleichbar sind, können wegen des ausdrücklich abgegrenzten 
gemeindlichen Vermögens nicht in gleicher haushaltswirtschaftlicher Verfahrensweise behandelt werden. 
 
Die vorgegebene Verrechnung von Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage ist hinsichtlich ihrer Höhe vom 
Bestand der Rücklage und der weiteren haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde abhängig. Im 
Haushaltsjahr vorgenommene Verrechnungen können dabei auch dazu beitragen, dass trotz eines hinnehmbaren 
Fehlbetrages in der gemeindlichen Ergebnisrechnung künftig eine Überschuldung der Gemeinde droht (vgl. § 75 
Absatz 7 GO NRW). Einer möglichen Verrechnung der gemeindlichen Aufwendungen mit der allgemeinen Rück-
lage im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses sollte deshalb eine Prüfung der Gemeinde vorausgehen, 
ob dieser Ressourcenverbrauch eigenkapitalverträglich ist für die Gemeinde ist.  
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3.1.2 Die bilanzielle Betroffenheit 
 
Die gemeindlichen Vermögensgegenstände, die der Gemeinde zur dauernden Aufgabenerfüllung zur Verfügung 
stehen und deren wirtschaftlicher Eigentümer sie mindestens ist, hat die Gemeinde als Sachanlagen und Finanz-
anlagen im Anlagevermögen in ihrer Bilanz zu aktivieren (vgl. § 33 und § 41 Absatz 3 GemHVO NRW). Vom 
Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die von der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt werden, ist daher i.d. R. das bilanzierte Anlagevermögen der Gemeinde 
und nicht das gemeindliche Umlaufvermögen betroffen.  
 
Diese Abgrenzung wird einerseits durch die Bilanzierungsvorgaben bestimmt. Sie ist andererseits auch dadurch 
geboten, dass Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus 
Wertveränderungen von Finanzanlagen regelmäßig nicht zulasten der laufenden Verwaltungstätigkeit der Ge-
meinde gehen sollen. Beim gemeindlichen Umlaufvermögen besteht bereits aus seiner bilanziellen Zwecksetzung 
eine enge Verbindung zur laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 2 GemHVO 
NRW). Dem Umlaufvermögen in der gemeindlichen Bilanz sind die gemeindlichen Vermögensgegenstände zuzu-
ordnen, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen.  
 
 
3.1.3 Das Verrechnungsgebot 
 
Die Aufwendungen aus der örtlichen Veräußerung eines Vermögensgegenstandes können ohne Verschuldungen 
der Gemeinde entstehen. Solche Aufwendungen müssen daher auch nicht automatisch immer zulasten der lau-
fenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde gehen bzw. ihr immer zuzurechnen sein. Es ist deshalb haushalts-
rechtlich sachgerecht, die Aufwendungen aus gemeindlichen Vermögensveräußerungen, die entstehen können, 
wenn die Gemeinde einen Vermögensgegenstand zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr 
braucht und veräußert, unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (vgl. § 43 Absatz 3 Satz 1 
GemHVO NRW). Solche Aufwendungen für die Gemeinde sollen sich dann auch nicht mehr auf das Jahreser-
gebnis in der gemeindlichen Ergebnisrechnung auswirken.  
 
Unter Berücksichtigung der öffentlich-rechtlichen Einheiten des kommunalen Bereichs in NRW, die eine selbst-
ständige und eigenverantwortliche Haushaltswirtschaft führen und bei denen zum Teil wirtschaftliche Beziehun-
gen untereinander bestehen, z. B. bei Umlageverbänden, hat es der Gesetzgeber als haushaltswirtschaftlich 
geboten angesehen, die möglicherweise aus den dargestellten Veräußerungsgeschäften erzielbaren Erträge in 
der gleichen Art und Weise wie die Aufwendungen zu behandeln. Die Gemeinde hat daher die aus den darge-
stellten Veräußerungsgeschäften erzielten Erträge und entstehenden Aufwendungen unmittelbar der allgemeinen 
Rücklage zuzuführen. Bei solchen gemeindlichen Geschäftsvorfällen soll die Gemeinde nicht auf die gebotene 
Transparenz über alle ihre Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr verzichten darf.  
 
 
3.1.4 Das Transparenzgebot 
 
Die Gemeinde hat die Verpflichtung, erzielbare Erträge und entstehende Aufwendungen aus dem Abgang und 
der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen in ihrer Er-
gebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis ausweisen (vgl. § 38 Absatz 3 GemHVO NRW). Diese 
Vorgabe hat eine besondere haushaltswirtschaftliche Bedeutung, denn das Erreichen des jährlichen Haushalts-
ausgleichs „in der Rechnung nach § 75 Absatz 2 Satz 1 GO NRW“ wird an dem in der Ergebnisrechnung ausge-
wiesenen Jahresergebnis gemessen. Diese haushaltsrechtliche Vorgabe sowie die Festlegung, Aufwendungen 
aus den benannten Veräußerungsgeschäften und aus Abgängen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanla-
gen nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zuzuordnen, erfordert wegen der Bedingungen für 
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den Haushaltsausgleich das Aufzeigen der Erträge und Aufwendungen erst nach dem Ausweis des Jahresergeb-
nisses in der Ergebnisrechnung.  
 
Dem Transparenzgebot und dem Gebot der wirtschaftlichen Zurechnung zum Haushaltsjahr nach § 11 Absatz 2 
GemHVO NRW muss die Gemeinde auch bei Geschäftsvorfällen nachkommen, die voraussichtlich im neuen 
Haushaltsjahr entstehen werden. Die Vorgabe für den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen u.a. aus dem 
Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen ist zwar nur in die haushaltsrechtlichen Regelungen 
für die gemeindliche Ergebnisrechnung eingebaut worden, sie wirkt sich gleichwohl auch unmittelbar auf die Er-
gebnisplanung der Gemeinde aus. Die Gemeinde hat daher auch ohne eine ergänzende ausdrückliche Regelung 
für die Ergebnisplanung in § 2 GemHVO NRW bereits aufgrund der allgemeinen Haushaltsgrundsätze die be-
nannten Erträge und Aufwendungen auch in ihrem Ergebnisplan zu veranschlagen.  
 
Das Gebot der Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan besteht jedoch mit der Einschränkung, die ent-
sprechenden gemeindlichen Geschäftsvorfälle müssen soweit gediehen sein, dass im neuen Haushaltsjahr vo-
raussichtlich derartige Aufwendungen entstehen und Erträge erzielbar sind. Bei dem Gebot besteht zudem noch 
die weitere Einschränkung für die Gemeinde, dass mögliche Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen 
von gemeindlichen Finanzanlagen nicht im Haushaltsplan der Gemeinde zu veranschlagen sind. Derartige Erträ-
ge und Aufwendungen können regelmäßig erst im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusse 
entstehen. Die Gemeinde ist dabei verpflichtet, die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang 
und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, zu denen keine außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 
35 Absatz 5 GemHVO NRW gehören, sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen im Jahresabschluss im 
Anhang zu erläutern.  
 
Bei gemeindlichen Finanzanlagen hat die Gemeinde eine Bewertung nur bezogen auf den Abschlussstichtag (31. 
Dezember) vorzunehmen. Sie muss bei jedem Jahresabschluss prüfen, ob ihr Erkenntnisse aus dem Haushalts-
jahr vorliegen, die Anlass oder ein Gesamtbild ergeben, um eine Wertminderung bei einer gemeindlichen Finanz-
anlage anzunehmen. Daraus kann sich ggf. eine Pflicht zu einer außerplanmäßigen Abschreibung von Finanzan-
lagen ergeben, wenn von der Gemeinde dafür eine voraussichtlich dauernde Wertminderung annehmen muss 
(vgl. § 35 Absatz 5 Satz 1 und 2 GemHVO NRW). Mögliche Erträge und Aufwendungen aus den zu diesem Zeit-
punkt festgestellten Wertveränderungen in Form von Wertaufholungen und Wertminderungen bei den gemeindli-
chen Finanzanlagen sind dann wegen des Zeitpunktes von der Gemeinde dem abgelaufenen Haushaltsjahr wirt-
schaftlich zuzurechnen und in den gemeindlichen Jahresabschluss aufzunehmen.  
 
 
3.1.5 Die buchungsmäßige Erfassung 
 
Die Möglichkeit, die erzielbaren Erträge und die entstehenden Aufwendungen aus den bestimmten gemeindlichen 
Geschäftsvorfällen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, erfordert für die gemeindliche Fi-
nanzbuchhaltung nicht, derartige Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr außerhalb der Ergebnisrechnung 
zu erfassen. Im Ablauf des Haushaltsjahres sollten diese Erträge und Aufwendungen innerhalb der Ergebnis-
rechnung erfasst werden. In der gemeindlichen Finanzbuchhaltung sollten dafür jedoch gesonderte Konten, ge-
trennt nach der Entstehung aus Geschäftsvorfällen mit Sachanlagen oder mit Finanzanlagen, verfügbar sein (vgl. 
§ 2 GemHVO NRW). Die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage und die Nachweisführung werden dadurch 
wesentlich erleichtert. 
 
Die betreffenden Geschäftsvorfälle sind dem Haushaltsjahr zuzurechnen, für das der Jahresabschluss aufgestellt 
wird. Die Vorgabe einer solchen Verrechnung, die spätestens im Rahmen des aufzustellenden Jahresabschlus-
ses erfolgen muss, bewirkt daher für die Bilanz, dass der Ansatz der allgemeinen Rücklage den Stand „nach 
Verrechnung“ aufweisen muss. Es bedarf keiner Entscheidung des Rates über die Verrechnung, sodass in der 
Bilanz kein gesonderter Bilanzposten, vergleichbar dem Jahresergebnis, anzusetzen ist. Die Verrechnung der 
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Erträge und Aufwendungen ist daher auch vor der Feststellung des gemeindlichen Eigenkapitals zur Ermittlung 
des Höchstbetrages der Ausgleichsrücklage vorzunehmen (vgl. § 75 Absatz 3 GO NRW). 
 
 
3.1.6 Kein Genehmigungserfordernis bei Verrechnungen 
 
Die Gemeinde ist haushaltsrechtlich verpflichtet, ihre erzielten Erträge und die entstandenen Aufwendungen aus 
dem Abgang und der Veräußerung von gemeindlichen Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der 
Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage 
zu verrechnen. Insbesondere die Aufwendungen aus der örtlichen Veräußerung eines Vermögensgegenstandes 
und aus Wertveränderungen von Finanzanlagen können ohne Verschuldungen der Gemeinde entstehen. Solche 
Aufwendungen sollen daher nicht innerhalb in der Ergebnisrechnung unter der laufenden Verwaltungstätigkeit der 
Gemeinde erfasst werden (vgl. § 43 Absatz 3 Satz 1 GemHVO NRW). Sie lösen nicht die haushaltsrechtlich be-
stehende Genehmigungspflicht bei einer Verringerung der allgemeinen Rücklage aus, denn dieses Erfordernis 
findet unterjährig als auch im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses keine Anwendung. 
 
Die Vorschrift enthält nur die ausdrückliche Festlegung, dass eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde dann 
erforderlich ist, wenn im Rahmen der gemeindlichen Haushaltssatzung von der Gemeinde eine Verringerung der 
allgemeinen Rücklage vorgesehen ist. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund der haushaltsrecht-
lich vorgesehenen unmittelbaren Verrechnung von entstandenen Aufwendungen aus bestimmten gemeindlichen 
Geschäftsvorfällen unterliegt daher nicht dieser Genehmigungspflicht. Die Verringerung muss dabei auf gemeind-
lichen Aufwendungen beruhen, die entstanden sind, weil die Gemeinde einen Vermögensgegenstand zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr braucht und daher veräußert und wenn gemeindliche Finanz-
anlagen an Wert verloren haben.  
 
Die Gemeinde hat in solchen Fällen die erzielbaren Erträge und die entstehenden Aufwendungen jedoch in einem 
Zusammenhang mit ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit zu stellen, sodass solche gemeindlichen Erträge und 
Aufwendungen in der Ergebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen sind. Diese weitere 
Vorgabe für die gemeindliche Haushaltswirtschaft bewirkt, dass derartige Erträge und Aufwendungen auch im 
Ergebnisplan der Gemeinde in entsprechender Weise nachrichtlich ausgewiesen werden müssen, sofern die 
Erträge und Aufwendungen planbar sind bzw. die Veranschlagungsvoraussetzungen dafür vorliegen. Durch den 
nachrichtlichen Ausweis werden die zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen aber gleichwohl nicht in die in 
der Haushaltssatzung festzusetzenden Gesamtbeträge der gemeindlichen Erträge und Aufwendungen einbezo-
gen (vgl. § 78 Absatz 2 Nummer 1a GO NRW).  
 
Die zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen, die ggf. im Ergebnisplan nachrichtlich nach dem Jahreser-
gebnis ausgewiesen sind, wirken sich daher auch nicht auf einen Fehlbetrag im Ergebnisplan aus, der die Ursa-
che für eine genehmigungspflichtige Verringerung der allgemeinen Rücklage im Rahmen der gemeindlichen 
Haushaltsplanung darstellen kann. Auf diese vorgesehene haushaltsmäßig verursachte Verringerung ist aber die 
haushaltsrechtliche Genehmigungspflicht ausgerichtet. Aus der haushaltsrechtlich zulässigen Verrechnung von 
Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage entsteht daher auch deshalb keine Genehmigungser-
fordernis für die Gemeinde im Rahmen der Aufstellung der gemeindlichen Haushaltssatzung.  
 
 
3.1.7 Die Umgliederung ins Umlaufvermögen 
 
Die Verrechnungsvorgabe für Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 
des Anlagevermögens, die von der Gemeinde in absehbarer Zeit zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht benötigt wer-
den, erlaubt von ihrem Zweck her keine Einbeziehung dieser Erträge und Aufwendungen in die Ausführung des 
gemeindlichen Haushaltsplans. Es ist nicht im Sinne der Vorschrift und daher grundsätzlich nicht vertretbar, aus 
Anlass der Veräußerung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes von dem direkten Weg der Verrechnung 
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mit der allgemeinen Rücklage abzuweichen und z. B. erzielbare Erträge durch eine vorherige Umgliederung des 
zu veräußernden Vermögensgegenstandes ins Umlaufvermögen haushaltsmäßig zu nutzen. 
 
Ein solcher bilanzieller Vorgang dürfte ggf. auch nicht zum erwünschten Erfolg führen, denn der Umgliederung 
muss regelmäßig eine neue zeitbezogene Bewertung des betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstandes 
vorausgehen. Für Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens hat die Gemeinde immer den Wert zu ermit-
teln, der sich aus einem beizulegenden Wert zum Abschlussstichtag ergibt (vgl. § 35 Absatz 7 GemHVO NRW). 
Sie muss dabei das strenge Niederstwertprinzip beachten. Dieser bilanzielle Vorgang kann zu gemeindlichen 
Aufwendungen führen, die von der Gemeinde üblicherweise in ihre Ergebnisrechnung einzubeziehen wären. Sie 
würden den Haushalt der Gemeinde belasten, unabhängig davon, ob aus der Veräußerung des Vermögensge-
genstandes die Gemeinde tatsächlich Erträge erzielen werden.   
 
Die bilanzielle Umgliederung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes vor seinem Abgang oder seiner 
Veräußerung ist jedoch haushaltsrechtlich keine zu erfüllende Voraussetzung für dessen Abgabe. Die möglicher-
weise entstehenden Aufwendungen sowie die Erträge aus diesem Vorgang sind wegen der gesetzlichen Ver-
pflichtung, die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen 
nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, daher 
ebenfalls immer unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Bei solchen Geschäftsvorfällen müs-
sen die Auswirkungen aus einer Umgliederung vor der Abgabe von Vermögensgegenständen haushaltswirt-
schaftlich und bilanziell genauso behandelt werden wie ohne eine vorherige Umgliederung. Die Gemeinde hat 
daher bei den vorgesehenen Veräußerungen immer zu prüfen, ob eine Umgliederung der betreffenden Vermö-
gensgegenstände vom Anlagevermögen ins Umlaufvermögen zwingend geboten ist. 
 
Mögliche Aufwendungen aus einer Umgliederung von gemeindlichen Vermögensgegenständen vom Anlagever-
mögen ins Umlaufvermögen müssen dann nicht unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, 
wenn der örtliche Zweck der Umgliederung z. B. die wohnungsmäßige oder gewerbliche Weiterentwicklung ist. 
Die damit verbundene Umgliederung von unbebauten Grundstücken erfolgt aufgrund einer örtlich festgelegten 
Zweckänderung der Vermögensgegenstände im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung. Sie dient daher 
vorrangig der Entwicklung der Gemeinde, auch wenn aufgrund dieser Entwicklung eine Veräußerung der Grund-
stücke an Bauinteressenten und Gewerbetreibende erfolgen wird. Der Veräußerungsvorgang ist dabei zwar noch 
an der Vorschrift des § 90 GO NRW zu messen, er wird jedoch dann zweck- bzw. aufgabenbezogen mit Vermö-
gensgegenständen des gemeindlichen Umlaufvermögens durchgeführt.  
 
 
3.2 Zu Satz 2 (Anhangsangaben zur Verrechnung): 
 
Im Anhang im Jahresabschluss für das abgelaufene Haushaltsjahr bedarf es besonderer Erläuterungen, wenn 
gemeindliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen 
nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar 
mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Diese Erläuterungen sind in einen Zusammenhang mit der 
gemeindlichen Ergebnisrechnung zu stellen, denn solche Erträge und Aufwendungen sind in der Ergebnisrech-
nung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen. Die Erträge und Aufwendungen müssen aber auch im 
Anlagenspiegel enthalten sein. Es sollte im Anhang auch aufgezeigt werden, ob und ggf. in welchem Umfang als 
Folge der Verrechnung eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage künftig zu 
erwarten ist. Dazu kann die dem Haushaltsplan als Anlage beizufügende Übersicht über die weitere Entwicklung 
des Eigenkapitals entsprechend fortgeschrieben werden (vgl. § 1 Absatz 2 Nummer 7 GemHVO NRW).  
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4. Zu Absatz 4 (Sonderrücklagen in der gemeindlichen Bilanz):  
 
4.1 Zu Satz 1 (Sonderrücklage bei fehlender Ertragswirksamkeit der Zuwendung): 
 
4.1.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Die Zuwendungen, die eine Gemeinde für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erhal-
ten und deren ertragswirksame Auflösung der Zuwendungsgeber ausgeschlossen hat, sind als eine allgemeine 
„Anschubfinanzierung“ zu bewerten. Sie sind, soweit sie zum Ende des Haushaltsjahres noch nicht verwendet 
wurden, in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils an den angeschafften oder hergestellten Vermögensgegen-
ständen in einer Sonderrücklage im Eigenkapital anzusetzen.  
 
 
4.1.2 Das Verbot einer ertragswirksamen Auflösung investiver Zuwendungen  
 
Das Land hat als Zuwendungsgeber bisher noch keine sofortige ertragswirksame Auflösung der von ihm gewähr-
ten investiven Zuwendungen zugelassen. In der gemeindlichen Bilanz sind daher für die erhaltenen Investitions-
pauschalen grundsätzlich die entsprechend der Verwendung der Zuwendungsmittel notwendigen Sonderposten 
anzusetzen (vgl. § 43 Absatz 5 GemHVO NRW). Erst wenn das Land als Zuwendungsgeber ausdrücklich be-
stimmt, dass eine ertragswirksame Auflösung der gewährten Zuwendungen nicht zulässig ist, müssen die erhal-
tenen Zuwendungen von der Gemeinde nach den Vorgaben dieser Vorschrift bilanziert werden. Diese Sachlage 
gilt entsprechend, wenn andere Dritte der Gemeinde Zuwendungen in gleicher Art und Weise gewähren. 
 
 
4.2. Zu Satz 2 (Sonderrücklage für Ersatzbeschaffungen): 
 
Nach der Vorschrift kann eine Sonderrücklage auch gebildet und in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden, 
um die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern. Die Son-
derrücklage soll dazu dienen, von der Gemeinde geplante Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen zu 
sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, können z. B. „Gewinne“ aus der Veräußerung von gemeindlichen Vermö-
gensgegenständen, die im Jahresergebnis der Gemeinde enthalten sind, separiert und dieser Sonderrücklage 
zugeführt werden. Die Sonderrücklage kann auch aus stillen Reserven gebildet werden, die im Rahmen der Ver-
äußerung von anderem Anlagevermögen aufgedeckt und ertragsmäßig erfasst werden.  
 
Im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses kann der Rat der Gemeinde bei seiner zu treffenden Ent-
scheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses (vgl. § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW) auch eine Zufüh-
rung zu dieser Sonderrücklage beschließen, um eine gemeindliche Reinvestition zu sichern. Daher kann diese 
Sonderrücklage auch als Reinvestitionsrücklage bezeichnet werden. In den Fällen, in denen eine solche Sonder-
rücklage von der Gemeinde gebildet wird, ist das Kriterium „Wahrscheinlichkeit der Realisierung“ besonders zu 
beachten. Anhand der Prüfung der Leistungsfähigkeit der wirtschaftlichen Möglichkeiten der Gemeinde soll die 
Realisierbarkeit der neuen Investitionen ermittelt werden. Nur für Investitionsmaßnahmen mit hinreichend be-
stimmter Umsetzung bietet es sich an, eine solche Sonderrücklage zu bilden.  
 
Der Aufbau der gemeindlichen Sonderrücklage sollte aber durch eine mittel- bis langfristige Planungsrechnung 
präzisiert werden. Diese Planungsrechnung soll grundsätzlich den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung umfassen. Dieser Zeitraum bietet sich z. B. an, wenn von der Gemeinde eine mehrjährige Zufüh-
rung zur Sonderrücklage geplant ist. Bei Bedarf kann der Zeitraum für die Planungsrechnung sich auch noch auf 
weitere Jahre erstrecken, z. B. einen Zeitraum von fünf Jahren nach dem Haushaltsjahr umfassen. Es bestehen 
aber haushaltsrechtlich keine zeitlichen Vorgaben zur Bildung oder der Inanspruchnahme dieser Sonderrücklage. 
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Der Ansatz einer Sonderrücklage in der gemeindlichen Bilanz zeigt, dass die von der Gemeinde vorgesehenen 
Investitionen mit Eigenmitteln und nicht mit Fremdkapital finanziert werden sollen. In solchen Fällen bietet es sich 
an, die Sonderrücklage als Ansparrücklage auszugestalten. In solchen Fällen sollte von der Gemeinde eine ent-
sprechende Liquiditätsvorsorge betrieben und die "angesparten" Finanzmittel auf der Aktivseite der gemeindli-
chen Bilanz unter den zutreffenden Bilanzposten angesetzt werden. Zu einer solchen haushaltswirtschaftlichen 
Vorgehensweise sollte dann der Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss die notwendigen Angaben enthalten. 
 
In diesem Zusammenhang könnte durch die in Satz 2 der Vorschrift enthaltenen Wörtern „Diese Sonderrücklage“ 
auf einen unmittelbaren Bezug zu der Regelung in Satz 1 der Vorschrift geschlossen werden. Dieser Zusammen-
hang ist jedoch vom Gesetzgeber nicht gewollt. Die Regelung des Satzes 2 legt unabhängig von Satz 1 fest, dass 
für einen bestimmten örtlichen Sachverhalt eine Sonderrücklage gebildet und in der gemeindlichen Bilanz im 
Bilanzbereich „Eigenkapital“ angesetzt werden darf. Daraus folgt, dass in der gemeindlichen Bilanz zwei getrenn-
te Sonderrücklagen angesetzt sein müssen, wenn bei der Gemeinde die entsprechenden Sachverhalte vorliegen.  
 
 
4.3. Zu Satz 3 (Umschichtung der Sonderrücklage in die allgemeine Rücklage): 
 
Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinden, in dem Jahr, in dem ein mit von Dritten erhaltenen Finanzmitteln finan-
zierter Vermögensgegenstand betriebsbereit ist, die in der gemeindlichen Bilanz angesetzte Sonderrücklage 
durch Umschichtung in die allgemeine Rücklage aufzulösen. Diese Vorgabe bedingt, dass eine Auflösung der 
Sonderrücklage in die gemeindliche Ausgleichsrücklage nicht zulässig ist. Bei der Auflösung der in der gemeindli-
chen Bilanz angesetzten Sonderrücklage wird zudem davon ausgegangen, dass bei der Gemeinde aufgrund der 
Reinvestition auch Aufwendungen entstehen.  
 
Sofern dann bei der Gemeinde die Betriebsbereitschaft des hergestellten oder angeschafften Vermögensgegen-
standes vorliegt, bedarf es ab diesem Zeitpunkt keiner gesonderten Bindung der selbst bestimmten angesammel-
ten Mittel mehr. Es ist dann sachgerecht, im gemeindlichen Eigenkapital eine Umbuchung aus der Sonderrückla-
ge in die allgemeine Rücklage vorzunehmen. In einem solchen Fall soll der Anhang im gemeindlichen Jahresab-
schluss soll die dazu notwendigen Angaben enthalten. Eine solche Umschichtung ist auch dann vorzunehmen, 
wenn entschieden worden ist, dass keine Investition mehr erfolgen soll. Eine (ggf. nochmalige) ertragswirksame 
Erfassung in der Ergebnisrechnung der Gemeinde ist auch in diesem Fall nicht zulässig. 
 
 
4.4. Zu Satz 4 (Bildung sonstiger Sonderrücklagen): 
 
4.4.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Die Vorschrift stellt klar, dass die Gemeinde Sonderrücklagen nur für die vorgesehenen Zwecke bilden darf. Die-
se Einschränkung ist wegen des Haushaltsausgleichssystems geboten. Darüber hinaus ist die Bildung von Son-
derrücklagen unzulässig, wenn sie nicht durch Verordnungen und Gesetze ausdrücklich zugelassen wird. Auch 
außerhalb der Gemeindehaushaltsverordnung kann durch sonstige gesetzliche Vorschriften bestimmt sein, dass 
für besondere gemeindliche Sachverhalte eigene Sonderrücklagen zu bilden sind oder gebildet werden können.  
 
Es bedarf außerdem darüber hinaus herausragender Anlässe, um eine besondere Sonderrücklage für einen 
bestimmten Zweck im Eigenkapital in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, z. B. eine Sonderrücklage für eine 
rechtlich selbstständige kommunale (örtliche) Stiftung. Es muss dabei sichergestellt werden, dass dadurch die 
Aufgabe des gemeindlichen Jahresabschlusses, ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde zu 
vermitteln nicht gefährdet wird. 
  
 
4.4.2 Sonderrücklage wegen der Aktivierung kommunaler Stiftungen 
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Ein besonderer gemeindlicher Sachverhalt ist anzunehmen, wenn eine Gemeinde einen Aufgabenbereich in eine 
rechtlich selbstständige örtliche (kommunale) Stiftung überführt hat. Als solche kommunalen Stiftungen sind 
rechtsfähige Stiftungen nach § 80 BGB anzusehen, die von der Gemeinde errichtet und die durch die zuständige 
Stiftungsaufsichtsbehörde anerkannt wurden. Diese Stiftungen stellen eine ausgegliederte Vermögensmasse der 
Gemeinde dar. Das Stiftungsrecht lässt es dabei nicht zu, dass das Stiftungsvermögen wie die anderen Vermö-
gen der Gemeinde für ihre Zwecke in Anspruch genommen werden kann. Gleichwohl vermehrt das Stiftungsver-
mögen das Anlagevermögen der Gemeinde. 
 
Der Ansatz von gemeindlichen Stiftungsvermögen, auch wenn es durch den Stifterwillen der Gemeinde nur be-
stimmten Zwecken dienen soll, bewirkt ein höheres Eigenkapital in der gemeindlichen Bilanz. Auch wenn im Stif-
tungsgesetz für gemeindliche Stiftungen keine ausdrückliche Regelung für ihren Umgang im neuen Rechnungs-
wesen der Gemeinden getroffen wurde, kann aus Sinn und Zweck des Stiftungsrechts nur abgeleitet werden, 
dass die Eigenkapitalmehrung aus dem Stiftungsgeschäft haushaltsmäßig für die Gemeinde nicht frei verfügbar 
ist. Solche Nutzungsbeschränkungen bedingen daher, dass dem zweckbezogenen Vermögenswert auf der Aktiv-
seite der Bilanz eine entsprechende Einschränkung auf der Passivseite folgen muss.  
 
Im gemeindlichen Eigenkapital ist deshalb eine entsprechende Verwendungsbeschränkung vorzunehmen. Dafür 
soll in Höhe des Wertansatzes der rechtlich selbstständigen Stiftung der Gemeinde auf der Aktivseite in der Bi-
lanz eine Sonderrücklage in gleicher Höhe angesetzt werden. Diese Bilanzierung auf der Aktivseite und der Pas-
sivseite der gemeindlichen Bilanz ist sachgerecht und vertretbar und schafft eine Ausgewogenheit und die not-
wendige Transparenz. Sie stärkt außerdem den Zusammenhang der Aufgaben der Stiftung mit der Aufgabener-
füllung der Gemeinde, denn solche kommunalen Stiftungen sind nach § 116 GO NRW auch in den Gesamtab-
schluss der Gemeinde einzubeziehen. Diese haushaltsmäßige Behandlung steht auch mit den für die gemeindli-
che Bilanzierung zu beachtenden Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung in Einklang. 
 
 
5. Zu Absatz 5 (Sonderposten für erhaltene Zuwendungen und Beiträge):  
 
5.01 Allgemeine Grundlagen  
 
Die angemessene bilanzielle Behandlung der erhaltenen Finanzleistungen von Dritten, insbesondere in Form von 
investiven Zuwendungen als Ertragszuschüsse, ist von der Gemeinde unter der mit der einzelnen Zuwendung 
verbundenen Zwecksetzung und unter Berücksichtigung der zeitlichen Durchführung ihrer Investitionsmaßnah-
men vorzunehmen. Bei der Passierung von erhaltenen Zuwendungen als Sonderposten in der gemeindlichen 
Bilanz kommt es nicht darauf an, ob die investiven Zuwendungen projektbezogen oder pauschal gewährt werden. 
Für den Ansatz eines Sonderpostens in der gemeindlichen Bilanz muss es sich grundsätzlich um nicht rückzahl-
bare Zuwendungen handeln, denn von Dritten werden Zuwendungen auch in Form von bedingt rückzahlbaren 
oder rückzahlbaren Finanzleistungen gewährt.  
 
Bei den Merkmalen „nicht rückzahlbar“ und „bedingt rückzahlbar“ ist eine Rückzahlungspflicht von erhaltenen 
Finanzleistungen regelmäßig von einem Ereignis abhängig, aufgrund dessen der Zuwendungszweck von der 
Gemeinde nicht erreicht wird. Derartige Zuwendungen führen daher zur Bildung von Sonderposten und deren 
Ansatz in der gemeindlichen Bilanz. Bei erhaltenen rückzahlbaren Finanzleistungen entsteht dagegen für die 
Gemeinde von Anfang an eine Verbindlichkeit, sodass daher die Bildung eines Sonderpostens für eine rückzahl-
bare Finanzleistung nicht in Betracht kommt.  
 
Für die Passivierung der erhaltenen investiven Zuwendungen stellt der vom Zuwendungsgeber festgelegte „in-
vestive“ Verwendungszweck die Verbindung zu den damit finanzierten Vermögensgegenständen her. Erst nach 
zweckentsprechender Verwendung der erhaltenen Zuwendung erhält dieses Kapital den für den Ansatz als Son-
derposten in der Bilanz notwendigen „Eigenkapitalcharakter“.  
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Die Bilanzierung von erhaltenen Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz hat daher immer im Gleichklang 
mit der Aktivierung des betreffenden Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die von der Gemeinde im Einzelnen 
getroffenen Festlegungen wirken sich deshalb unmittelbar auf die Höhe des zu bildenden Wertansatzes in der 
gemeindlichen Bilanz und auf seine Zuordnung zur zutreffenden Haushaltsposition aus (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Verwendung erhaltener nicht rückzahlbarer Investitionszuschüsse 

 
 

HAUSHALTSENTSCHEIDUNG 
DER GEMEINDE 

 
NACHWEIS 

IM GEMEINDLICHEN JAHRESABSCHLUSS 
 
Sofortige investive Verwendung. 
 

Wertansatz als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz. 

 
Investive Verwendung im Zeitablauf der Beschaf-
fung des vorgesehenen Vermögensgegenstandes. 
 

 
Wertansatz je nach Umfang der erfolgten Verwendung: als 
Sonderposten und/oder als erhaltene Anzahlungen unter den 
sonstigen Verbindlichkeiten in der Bilanz. 
 

 
Aufgabenbezogene Weiterleitung an Dritte. 
 

 
Wertansatz als passiver Rechnungsangrenzungsposten in der 
Bilanz. 
 

 
Verwendung für den laufenden Geschäftsbetrieb. 
 

 
Erfassung unter der Haushaltsposition „Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen“ in der Ergebnisrechnung. 
 

Abbildung 589 „Die Verwendung erhaltener nicht rückzahlbarer Investitionszuschüsse“ 
 
Die Vorschrift sieht außerdem vor, dass eine Auflösung der in der Bilanz der Gemeinde angesetzten Sonderpos-
ten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen ist. Diese Regelung 
bedeutet nicht, dass nur eine planmäßige eine Auflösung von Sonderposten in Betracht kommt. Vielmehr können 
in der gemeindlichen Bilanz angesetzte Sonderposten auch im Zusammenhang mit einer erheblichen Wertminde-
rung eines Vermögensgegenstandes der Gemeinde (außerplanmäßige Abschreibung) ganz oder teilweise aufzu-
lösen sein. Ggf. ist die Auflösung des gemeindlichen Sonderpostens sogar in einem Schritt vorzunehmen, wenn 
z. B. der mit dem Sonderposten in Verbindung stehende gemeindliche Vermögensgegenstand nicht mehr vor-
handen ist (durch Abgang). 
 
Die Gewährleistung der zutreffenden haushaltsmäßigen Auswirkungen durch Abschreibungen des Vermögens-
gegenstandes und Auflösung des zugeordneten Sonderpostens erfordert eine Zusammengehörigkeit von Vermö-
gensgegenstand und dem ihm zugeordneten Sonderposten. Sie erfordern auch, dass jeder gemeindliche Son-
derposten für sich betrachtet eine Gesamtheit - vergleichbar dem gemeindlichen Vermögensgegenstand - bildet. 
Daher kann im Rahmen seiner späteren Auflösung auch seine Minderung nicht in Abhängigkeit von seiner Bil-
dung bzw. den vorgenommenen Zuführungen erfolgen.  
 
 
5.02 Der Sonderpostenspiegel 
 
Durch einen Sonderpostenspiegel kann sich die Gemeinde einen detaillierten Überblick über den Stand und die 
Veränderungen der Sonderposten zum Abschlussstichtag verschaffen. Als Grundgliederung des Sonderposten-
spiegels bietet sich die Bilanzgliederung an, die im Teil A um die Veränderungen im Haushaltsjahr und in Teil B 
um eine zeitliche Komponente nach Laufzeiten erweitert wird (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 2 GemHVO NRW).  
 
Das Schema eines Sonderpostenspiegels zeigt im Teil A den Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres, die Verän-
derungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und den Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres in Bezug 
auf die einzelnen Arten von Sonderposten auf. Darüber hinaus werden im Teil B die einzelnen Arten von Sonder-
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posten nach Fristigkeiten gegliedert, aufgezeigt. Ein solcher Sonderpostenspiegel trägt erheblich zur Übersicht-
lichkeit der in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Sonderposten bei. Die einzelnen Posten im Sonderposten-
spiegel sollten jeweils nach Vermögensarten der Aktivseite der Bilanz weiter untergliedert werden, soweit die dort 
angesetzten Vermögensgegenstände, z. B. durch Zuwendungen, Beiträge o.a. finanziert wurden.  
 
Durch den Sonderpostenspiegel entsteht eine bessere Nachvollziehbarkeit und die Zusammenhänge zwischen 
den betroffenen Haushaltspositionen werden aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
 

 
Der Sonderpostenspiegel 

Teil A 
 

 
 
 

Arten der 
Sonderposten 

 
Gesamt- 
betrag 

am 31.12 
des 
Vor- 

jahres 
 

EUR 

 
 

Veränderungen  
im Haushaltsjahr 

  

 
Gesamt- 
betrag 

am 31.12 
des 

Haus- 
jahres 

 
EUR 

Zufüh- 
rungen 

 
EUR 

Laufende 
Auflösung 

 
EUR 

Grund 
entfallen 

 
EUR 

 
(Gliederung 

mindestens wie  
in der Bilanz 

nach § 41 Absatz 4 Nr. 2 
GemHVO NRW) 

 

     

 
Der Sonderpostenspiegel 

    Teil B 
 

 
 
 

Arten der 
Sonderposten 

 
Gesamt- 
betrag 

am 31.12 
des Haus- 

halts- 
jahres 

 
EUR 

 
 
 

mit einer Restlaufzeit von 
  

 
Gesamt- 
betrag 

am 31.12 
des 
Vor- 

jahres 
 

EUR 

bis zu 1 
Jahr 

 
EUR 

1 bis 5 
Jahre 

 
EUR 

mehr als  
5 Jahre 

 
EUR 

 
(Gliederung 

mindestens wie  
in der Bilanz 

nach § 41 Absatz 4 Nr. 2 
GemHVO NRW) 

 

     

 
 

Abbildung 590 „Der Sonderpostenspiegel“ 
 
 
Die Gemeinde kann das Schema des Sonderpostenspiegels auf ihre Bedürfnisse übertragen und ausgestalten. 
Sie kann zum Sonderpostenspiegel auch weitere Zusatzinformationen geben. Der Sonderpostenspiegel kann aus 
örtlichen Erwägungen heraus auch dem Anhang beigefügt werden, denn er macht die Wertansätze der Sonder-
posten in der gemeindlichen Bilanz transparent und nachvollziehbar. 
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5.1 Zu Satz 1 (Bilanzierung von Sonderposten):  
 
5.1.1 Die Voraussetzungen für Sonderposten 
 
Die Gemeinde erhält vielfach Finanzleistungen von Dritten zur Anschaffung oder Herstellung von gemeindlichen 
Vermögensgegenständen, die im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung benötigt und genutzt werden. 
Solche fremden Finanzmittel sind betriebswirtschaftlich zum Teil als Fremdkapital und zum Teil als Eigenkapital 
anzusehen. Vielmehr erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten gemeindlichen Vermögens-
gegenstandes eine Verteilung der Erträge auf die Haushaltsjahre (Perioden) des Zeitraums der Nutzung des 
Vermögensgegenstandes. Der vermögenswirksame Erhalt des Kapitals ist von der Gemeinde dadurch bilanziell 
zu berücksichtigen, dass dafür auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz ein Sonderposten anzusetzen ist 
(vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 2.1 GemHVO NRW).  
 
Die Gemeinde darf weder die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des damit finanzierten gemeindlichen Ver-
mögensgegenstandes mindern, noch darf sie das erhaltene Kapital unmittelbar in der gemeindlichen Ergebnis-
rechnung ertragswirksam erfassen. Bei der gemeindlichen Bilanzierung hat die Gemeinde außerdem das Brut-
toprinzip zu beachten, sodass ein gemeindlicher Vermögensgegenstand nicht in Höhe der gemeindlichen „redu-
zierten Anschaffungskosten“ angesetzt werden darf, die in Abhängigkeit von der gewählten Finanzierungsform als 
Eigenfinanzierung bzw. Eigenleistung der Gemeinde tatsächlich entstehen. Die für einen gemeindlichen Vermö-
gensgegenstand von Dritten erhaltenen Finanzleistungen betreffen zudem wirtschaftlich die Jahre, in denen der 
damit finanzierte Vermögensgegenstand von der Gemeinde für ihre Aufgabenerfüllung genutzt wird.  
 
Diese Gegebenheiten verlangen, dass aus der Hingabe von fremdem Kapital an die Gemeinde erst ein planmä-
ßiger Ertrag im Zeitrahmen der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes entsteht und ein solcher Ertrag 
jährlich in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen ist. Die Vorschrift enthält daher kein Wahlrecht für 
die Gemeinde. Für die von Dritten für investive Maßnahmen erhaltenen Finanzmittel, insbesondere Zuwendungen 
und Beiträge, hat die Gemeinde entsprechende Sonderposten in ihrer Bilanz zu passivieren.  
 
In diesem Zusammenhang kann eine Information über die Herkunft der Finanzhilfen nach Zuwendungsgebern 
zusätzlich im Anhang gegeben werden, denn für die Passivierung der erhaltenen investiven Zuwendungen in der 
gemeindlichen Bilanz stellt der vom Zuwendungsgeber festgelegte „investive“ Verwendungszweck die Verbin-
dung zu den damit finanzierten gemeindlichen Vermögensgegenständen her. In solchen Fällen reduzieren sich 
durch die erhaltenen Finanzmittel die für die Anschaffung oder Herstellung eines gemeindlichen Vermögensge-
genstandes aufzubringenden Eigenmittel der Gemeinde.  
 
Die enge Verbindung zwischen dem Sonderposten und dem einzelnen Vermögensgegenstand bedingt dabei, 
dass nur jeweils ein Sonderposten für jeden Vermögensgegenstand zu bilden und diesem zuzuordnen ist. Ein 
solcher Sonderposten nimmt alle für diesen Vermögensgegenstand erhaltenen Zuwendungen auf, auch wenn 
mehrere Zuwendungsgeber an der Finanzierung des betreffenden Vermögensgegenstandes beteiligt sind, so-
dass zu seiner Bildung auch ggf. noch eine Aufstockung kommen kann. Der Sonderposten zeigt daher auf, dass 
und in welchem Umfang der gemeindliche betreffende Vermögensgegenstand mit Finanzhilfen Dritter angeschafft 
oder hergestellt wurde.  
 
Eine Zusammengehörigkeit von Vermögensgegenstand mit dem ihm zugeordneten Sonderposten erfordert auch 
die Gewährleistung der zutreffenden haushaltsmäßigen Auswirkungen wegen der Abschreibungen eines abnutz-
baren Vermögensgegenstandes und der entsprechenden Auflösung des zugeordneten Sonderpostens. Sie erfor-
dert auch, dass jeder gemeindliche Sonderposten für sich betrachtet eine Gesamtheit – vergleichbar dem ge-
meindlichen Vermögensgegenstand, der aus unterschiedlichen Komponenten entstanden ist – bildet. Daher kann 
im Rahmen der späteren Auflösung des Sonderpostens auch seine Minderung nicht von seiner Bildung oder den 
vorgenommenen weiteren Zuführungen abhängig gemacht werden. 
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Die Gemeinde muss die von Dritten zur Anschaffung oder Herstellung von gemeindlichen Vermögensgegenstän-
den erhaltenen Finanzleistungen unter Einhaltung des Bruttoprinzips bilanzieren (vgl. § 41 Absatz 2 GemHVO 
NRW). Es ist daher für die Gemeinde nicht zulässig, solche Finanzmittel von den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes unmittelbar in Abzug zu bringen. Daraus folgt, dass 
auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz der angeschaffte oder hergestellte Vermögensgegenstand mit seinen 
vollen Anschaffungskosten oder Herstellungskosten und auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz die erhal-
tenen Drittmittel vollständig als Sonderposten zu bilanzieren sind.  
 
 
5.1.2 Sonderposten für Zuwendungen für Investitionen 
 
5.1.2.1 Die Pflichten der Gemeinde 
 
Die erhaltenen investiven Zuwendungen stellen für die Gemeinde zusätzliche Finanzierungsmittel für ihre aktivie-
rungspflichtigen Investitionsmaßnahmen dar, denn der Zuwendungsgeber stellt mit der Gewährung einer Zuwen-
dung für Investitionen der Gemeinde langfristig Kapital für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensge-
genständen zur Verfügung, die von der Gemeinde zur zweckbezogenen Aufgabenerfüllung benötigt werden. Der 
von der Gemeinde damit zu erfüllende Zweck (Verwendungsvorgabe) kann vom Zuwendungsgeber auf ein Pro-
jekt oder allgemeiner auf einen oder mehrere Zwecke der gemeindlichen Aufgabenerfüllung bezogen sein.  
 
Eine weitere Verwendungsvorgabe für die Gemeinde besteht regelmäßig durch die inhaltliche Festlegung des 
Zuwendungsgebers, dass er eine investive Zuwendung gewährt. Bereits die Qualifizierung einer Zuwendung 
durch den Zuwendungsgeber als „investiv“ beinhaltet, dass die der Gemeinde gewährten Finanzmittel von ihr 
entsprechend eingesetzt werden müssen und beim Nachweis der Verwendung die Einhaltung dieser Vorgaben 
zu belegen ist. Die Gemeinde wird von der Zwecksetzung einer investiven Verwendung nicht dadurch entbunden, 
dass der Zuwendungsgeber keinen Einzelnachweis verlangt bzw. ihm die ordnungsmäßige haushaltswirtschaftli-
che Zuordnung und Verwendung bzw. der gemeindliche Jahresabschluss als „Nachweis“ ausreicht.  
 
Die Gemeinde hat die ihr gewährten Zuwendungen unter Beachtung der vorgegebenen Verwendung zu 
bilanzieren. Die Zuwendungen sind jedoch i.d.R. nicht unmittelbar als Kapitalbeitrag (Fremdkapital/Eigenkapital) 
in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Die Zuwendungen stellen vielmehr Ergebnisbeiträge dar, die entspre-
chend der Nutzungszeit des damit finanzierten gemeindlichen Vermögensgegenstandes jährlich ertragswirksam 
werden sollen und entsprechend den Aufwendungen aus der Nutzung der mit der Zuwendung finanzierten Ver-
mögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens gegenüberstehen. Eine sofortige vollständige ergeb-
niswirksame Vereinnahmung der erhaltenen investiven Zuwendungen in der Ergebnisrechnung kommt daher 
durch die Gemeinde nicht in Betracht.  
 
Bei der bilanziellen Behandlung solcher Zuwendungen sind die Vorgaben des Dritten als Zuwendungsgeber und 
die periodengerechte Zuordnung der erhaltenen Finanzleistungen vorrangig zu beachten. Die Zulässigkeit der 
Passivierung einer erhaltenen investiven Zuwendung als Sonderposten bzw. die Verpflichtung der Gemeinde 
dazu entsteht bereits aus dem vom Zuwendungsgeber festgelegten „investiven“ Verwendungszweck sowie we-
gen des damit finanzierten und zu aktivierenden gemeindlichen Vermögensgegenstandes.  
 
Nach der zweckentsprechenden Verwendung der erhaltenen Zuwendung durch die Gemeinde und entsprechend 
der Aktivierung der betreffenden Vermögensgegenstände in der gemeindlichen Bilanz erhalten diese von Dritten 
gegebenen Finanzmittel den für den Ansatz als Sonderposten notwendigen bilanziellen Eigenkapitalcharakter. 
Außerdem besteht nach der zweckentsprechenden Verwendung der Zuwendung i.d.R. für den Zuwendungsemp-
fänger keine Rückzahlungsverpflichtung mehr, so diese Sachlage verstärkend für den bilanziellen Ansatz als 
Sonderposten wirkt.  
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Die Bilanzierung von erhaltenen Zuwendungen als Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz soll von der Ge-
meinde immer im Gleichklang mit der Aktivierung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes erfolgen. Ent-
sprechend ist auch bei der Ermittlung des bilanziellen Wertansatzes im Zeitablauf der Nutzung des mit einer in-
vestiven Zuwendung finanzierten gemeindlichen Vermögensgegenstandes zu verfahren, sodass den Abschrei-
bungen als Wertminderungen des Vermögensgegenstandes und Aufwendungen der Gemeinde eine entspre-
chende anteilsmäßige Auflösung der angesetzten Sonderposten als Erträge der Gemeinde gegenübersteht. 
Diese bilanziellen Gegebenheiten und Erfordernisse gelten auch dann, wenn die Gemeinde von Dritten „kon-
sumtive“ Zuwendungen erhält und diese in zulässiger Weise vollständig oder teilweise für investive Zwecke ver-
wendet.  
 
 
5.1.2.2 Die Bilanzierung pauschal gewährter investiver Zuwendungen 
 
5.1.2.2.1 Zuordnungen bei den pauschalen Zuwendungen  
 
Die bilanzielle Behandlung von erhaltenen Zuwendungen ist unabhängig davon vorzunehmen, ob sie der Ge-
meinde im Rahmen der Förderung eines einzelnen Projektes oder einer pauschalen Förderung gewährt werden. 
Bei einer pauschalen Förderung ermittelt der Zuwendungsgeber die Höhe der Zuwendung i.d.R. nach allgemei-
nen Kriterien und der Zuwendungsempfänger darf eigenverantwortlich die Projekte für die zweckentsprechende 
Verwendung der Zuwendung festlegen. Diese Form der gemeindlichen Förderung durch das Land findet bezogen 
auf die gemeindlichen Aufgabenbereiche findet immer mehr Verbreitung. Unter eine solche Förderungsform fallen 
die im Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG NRW) enthaltene allgemeine Investitionspau-
schale sowie die besonderen Investitionspauschalen, insbesondere die Schulpauschale/Bildungspauschale und 
die Sportpauschale. Auch durch die vom Land gewährte Brandschutzpauschale erfolgt eine allgemeine Förde-
rung des Feuerschutzes bei den Gemeinden.  
 
Die bei dieser Zuwendungsgewährung vorgesehene Verteilung der erhaltenen pauschalen Investitionszuwen-
dungen auf die zu finanzierenden Vermögensgegenstände hat die Gemeinde eigenverantwortlich vorzunehmen. 
Sie muss nicht zwingend die erhaltenen investiven Zuwendungen auf alle im Haushaltsjahr beschafften Vermö-
gensgegenstände verteilen, sondern kann die Zuwendungen auch ausgewählten Vermögensgegenständen zu-
ordnen. Dabei ist es unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit angemessen, die Aufteilung der erhaltenen 
Zuwendung nach dem Schwerpunktprinzip vorzunehmen.  
 
Die Festlegung eines Zuwendungsgebers gegenüber der Gemeinde, die Finanzmittel (Zuwendung) für Investitio-
nen zu verwenden, hat zur Folge, dass in der gemeindlichen Bilanz entsprechende Sonderposten, bezogen auf 
die angeschafften oder hergestellten, zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände, anzusetzen sind. Es ist 
deshalb für die Gemeinde nicht zulässig, die erhaltene pauschale Investitionszuwendung sofort ertragswirksam 
zu vereinnahmen. Auch dürfen von ihr die Sonderposten höchstens in Höhe der für den betreffenden Vermö-
gensgegenstand verwendeten Zuwendung in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden. Diese Sonderposten 
sind entsprechend der Abnutzung (Abschreibung) der angeschafften oder herstellten Vermögensgegenstände 
künftig ertragswirksam aufzulösen. 
 
Das Land als Zuwendungsgeber hat bei seiner Hingabe von investiven Zuwendungen für die Anschaffung oder 
Herstellung von gemeindlichen Vermögensgegenständen bisher noch nicht eine ertragswirksame Vereinnahmung 
untersagt. Daher werden die erhaltenen Zuwendungen regelmäßig über die Auflösung der dafür gebildeten Son-
derposten in Teilbeträgen entsprechend den Abschreibungen aus der Nutzung der damit verbundenen Vermö-
gensgegenstände ertragswirksam vereinnahmt. Sollte das Land als Zuwendungsgeber zu einem späteren Zeit-
punkt, z. B. im Rahmen des GFG oder in einzelnen Zuwendungsbescheiden an die Gemeinde bestimmen, dass 
eine ertragswirksame Auflösung der gewährten Zuwendungen nicht zulässig ist, müssen solche investiven Zu-
wendungen nach den Vorgaben in § 43 Absatz 4 GemHVO NRW bilanziert werden. 
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5.1.2.2.2 Allgemeine Investitionspauschale 
 
Die allgemeine Investitionspauschale ist als pauschale Zuweisung von Haushaltsmitteln durch das Land zur För-
derung investiver Maßnahmen durch die Gemeinde (vgl. § 16 GFG NRW) nicht an die Anschaffung oder Herstel-
lung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft. Sie dient vielmehr dazu, die Investitionstätigkeit der Gemein-
de zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Neben dieser allgemeinen Zielsetzung gibt der Zuwendungsge-
ber lediglich vor, dass das gesamte Investitionsvolumen die Höhe der Zuweisung übersteigen muss.  
 
Bei der allgemeinen Investitionspauschale beschränkt die Qualifizierung „Investition“ den Verwendungsbereich 
der von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzmittel. Diese Festlegung bindet die Gemeinde zu einer entspre-
chenden haushaltsmäßigen Behandlung und beschränkt den Einsatz der Zuwendungsmittel auf die gemeindliche 
Investitionstätigkeit in Bezug auf Neu- oder Ersatzinvestitionen. Die zweckentsprechende Verwendung der erhal-
tenen allgemeinen Investitionspauschale ist auch dadurch transparent und nachvollziehbar zu machen, dass 
entsprechend der einzelnen neu beschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände auf der Passivseite der 
gemeindlichen Bilanz die notwendigen Sonderposten anzusetzen sind. 
 
Der Hauptzweck der Gewährung der allgemeinen Investitionspauschale als Zuwendung an eine Gemeinde be-
steht in der Mitfinanzierung der Anschaffung oder Herstellung von neuen Vermögensgegenständen für die Ge-
meinde bzw. der Mitfinanzierung von Ersatzinvestitionen. Dieser Zweck bedingt, dass die erhaltenen Investiti-
onsmittel ausschließlich in der Finanzrechnung der Gemeinde zu erfassen und nachzuweisen sind. Die Zuwen-
dungsmittel dürfen deshalb von der Gemeinde auch nicht unmittelbar in der Ergebnisrechnung ertragswirksam 
vereinnahmt werden.  
 
Diese Festlegung gilt auch dann, wenn im aktuellen Haushaltsjahr wegen der Investitionen in der Vergangenheit 
nunmehr gebildete Sonderposten aus Zuwendungen aufzulösen sind und beide Vorgänge Finanzwirkungen in 
vergleichbarer Höhe haben. Die allgemeine Investitionspauschale wird als Finanzierungsunterstützung für zu 
beschaffende oder herzustellende Vermögensgegenstände gewährt und darf daher als Finanzierungsmittel nicht 
unmittelbar zur Minderung der Haushaltsbelastungen aus Abschreibungen der abnutzbaren gemeindlichen Ver-
mögensgegenstände eingesetzt werden.  
 
 
5.1.2.2.3 Schulpauschale/Bildungspauschale 
 
Mit der pauschalen Zuweisung des Landes zur Unterstützung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung im Schulbe-
reich sowie gemeindlicher Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schulpauscha-
le/Bildungspauschale) sollen aufgabenbezogene Maßnahmen der Gemeinde in diesen beiden Fachbereichen 
unterstützt werden. Die Pauschale stellt eine investive Zuwendung für die Gemeinde dar und muss für die gesetz-
lich bestimmten Zwecke, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende 
Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und gemeindlichen Kindertagesstätten 
eingesetzt werden (vgl. § 17 GFG NRW).  
 
Die Finanzierung der Anschaffung oder Herstellung von gemeindlichen Vermögensgegenständen mit dieser Pau-
schale führt dazu, dass nach der zweckentsprechenden Verwendung der erhaltenen Finanzmittel auf der Passiv-
seite der gemeindlichen Bilanz den beschafften oder hergestellten Vermögensgegenständen zugeordnete Son-
derposten anzusetzen sind. Die Pauschale als Investitionspauschale kann im Rahmen der gesetzlichen Festle-
gungen auch für Maßnahmen verwendet werden, die der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zuzuord-
nen sind, z. B. Instandsetzungen von Schulgebäuden, Mieten oder Leasingraten für Schulgebäude.  
 
In solchen Fällen ist in entsprechender Höhe unmittelbar und periodengerecht eine unmittelbare ertragswirksame 
Vereinnahmung mit einem entsprechenden Nachweis in der gemeindlichen Ergebnisrechnung vorzunehmen. Der 
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Umfang dieser Vereinnahmung wird durch die eigenverantwortliche Entscheidung der Gemeinde über die Ver-
wendung der erhaltenen Finanzmittel für zulässige Aufwendungen der Gemeinde bestimmt. Gleichwohl sind in 
der gemeindlichen Finanzrechnung die Einzahlungen aus solchen gewährten investiven Zuwendungen nicht als 
Einzahlung unter der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zu erfassen. 
  
 
5.1.2.2.4 Sportpauschale 
 
Mit der pauschalen Zuweisung des Landes zur Unterstützung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung im Sportbe-
reich (Sportpauschale) sollen aufgabenbezogene Maßnahmen der Gemeinde in diesem Fachbereich unterstützt 
werden. Die Pauschale stellt eine investive Zuwendung für die Gemeinde dar und muss für die gesetzlich be-
stimmten Zwecke, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, die 
Modernisierung und für raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung eingesetzt werden (vgl. 
§ 18 GFG NRW).  
 
In den Fällen, in denen mit dieser Pauschale die Anschaffung oder Herstellung von gemeindlichen Vermögens-
gegenständen finanziert wird, sind nach der zweckentsprechenden Verwendung der erhaltenen Finanzmittel auf 
der Passivseite der gemeindlichen Bilanz die den beschafften oder hergestellten Vermögensgegenständen zuzu-
ordnenden Sonderposten anzusetzen. Dadurch wird die zweckentsprechende Verwendung der Sportpauschale 
transparent und nachvollziehbar gemacht.  
 
Nur soweit diese Investitionspauschale in zulässiger Weise ganz oder teilweise im Rahmen der laufenden Ver-
waltungstätigkeit der Gemeinde verwendet werden darf, z. B. für Instandsetzungen von Sportstätten, Mieten und 
Leasingraten für Sportstätten, ist in entsprechender Höhe periodengerecht eine unmittelbare ertragswirksame 
Vereinnahmung mit einem entsprechenden Nachweis in der gemeindlichen Ergebnisrechnung vorzunehmen. Der 
Umfang dieser Vereinnahmung wird durch die eigenverantwortliche Entscheidung der Gemeinde über die Ver-
wendung für die zulässigen Aufwendungen der Gemeinde bestimmt. Gleichwohl sind in der gemeindlichen Fi-
nanzrechnung die Einzahlungen aus solchen gewährten investiven Zuwendungen nicht als Einzahlung unter der 
laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zu erfassen. 
 
 
5.1.2.2.5 Feuerschutzpauschale 
 
Die Gewährung von Landeszuweisungen zur Förderung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung erfolgt jährlich 
als fachbezogene Investitionspauschale nach § 29 HG NRW. Sie beinhaltet für die Gemeinde die Vorgabe der 
Verwendung der investiven Feuerschutzpauschale für Investitionsmaßnahmen im örtlichen Feuerwehrbereich als 
anteilige Deckungsmittel. Das Land hat bestimmt, dass mit den Finanzmitteln alle Maßnahmen finanziert werden 
können, die nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften des Landes der Hauptgruppe 8 zu zuordnen wären.  
 
Die als Feuerschutzpauschale bei der Gemeinde eingehenden Zahlungen sind daher in der gemeindlichen Fi-
nanzrechnung unter der Investitionstätigkeit der Gemeinde nachzuweisen. Die Feuerschutzpauschale kann aber 
auch in zulässiger Weise für Miete und Leasing von Feuerwehrgeräten eingesetzt werden. In diesen Fällen ist 
auch entsprechender Nachweis in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu führen. Dafür ist jedoch keine Umbu-
chung der erhaltenen Einzahlung innerhalb der Finanzrechnung bzw. keine Aufteilung der erhaltenen Landeszu-
wendung auf die Bereiche „Investitionstätigkeit“ und „Laufender Verwaltungstätigkeit“ vorzunehmen.  
 
Die Bilanzierung der erhaltenen Zuwendungsmittel ist wie bei der allgemeinen Investitionspauschale, die im 
Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes gewährt wird, vorzunehmen. Die Gemeinde muss deshalb die 
erhaltene investive Landeszuwendung den damit beschafften oder hergestellten Vermögensgegenständen zu-
ordnen und auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz die entsprechenden Sonderposten im Einklang mit der 
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Aktivierung der damit beschafften Vermögensgegenstände ansetzen. Dadurch wird die zweckentsprechende 
Verwendung der erhaltenen Feuerschutzpauschale transparent und nachvollziehbar gemacht.  
 
Bei der Verwendung der erhaltenen Feuerschutzpauschale ist zudem zu berücksichtigen, dass gesetzlich be-
stimmt wurde „Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben die nicht verbrauchten oder nicht nachgewiesene 
aus der Feuerschutzsteuer gewährte Investitionspauschale nicht zurückzuzahlen, sondern die nicht verbrauchten 
Pauschalmittel entsprechend der Zweckbestimmung in den Folgejahren zu verwenden“ (vgl. § 29 Absatz 5 Haus-
haltsgesetz NRW). Es ist daher ggf. in einer Nebenrechnung der zuwendungsrechtliche Nachweis der Verwen-
dung der erhaltenen Feuerschutzpauschale zu führen. Ein solcher Nachweis ist haushaltsrechtlich nicht gefordert. 
 
 
5.1.2.2.6 Andere pauschal gewährte investive Zuwendungen 
 
Die obigen Ausführungen zu den pauschal gewährten investiven Zuwendungen gelten entsprechend auch für die 
Investitionspauschale zur Verbesserung der Altenhilfe und –pflege, die in erster Linie für Verbesserungsmaß-
nahmen in dem benannten Aufgabenbereich einzusetzen ist sowie für andere pauschal gewährte investive Zu-
wendungen, deren Zwecksetzung vom Zuwendungsgeber abhängig ist und zudem von Haushaltsjahr zu Haus-
haltsjahr unterschiedlich gestaltet sein kann. Daher ist es für die Gemeinde geboten, vor der Durchführung der 
erforderlichen Buchungen bei jeder erhaltenen Zuwendung den Tenor und die Nebenbestimmungen des dazu 
ergangenen Zuwendungsbescheides zu kennen. 
 
 
5.1.2.3 Besondere Bilanzierungssachverhalte 
 
5.1.2.3.1 Die Bilanzierung nachträglicher investiver Zuwendungen 
 
In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass der Gemeinde eine investive Zuwendung erst bewilligt und gezahlt 
wird, wenn der zu fördernde Gegenstand von der Gemeinde angeschafft oder hergestellt ist und seinem Zweck 
entsprechend genutzt wird. Derartige Fälle können insbesondere dann auftreten, wenn z. B. im Rahmen eines 
Förderprogramms des Landes der vorzeitige Maßnahmebeginn zugelassen wurde, sodass die Gemeinde bereits 
vor der Gewährung einer Zuwendung mit ihrer Investitionsmaßnahme beginnen kann, ohne dadurch auf die Mög-
lichkeit einer Landesförderung verzichten zu müssen.  
 
Es gilt auch in solchen Fällen der Grundsatz, dass die Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz entsprechend 
der Aktivierung des mit der investiven Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes zu bilden sind. Beim 
Erhalt einer investiven Zuwendung für einen bereits in Betrieb genommenen gemeindlichen Vermögensgegen-
stand muss die Zeit vor dem Zugang des Zuwendungsbescheides in die Ermittlung des Sonderpostens einbezo-
gen werden, wenn der gemeindliche Vermögensgegenstand bereits in Betrieb genommen wurde und abnutzbar 
ist, sodass bereits planmäßige Abschreibungen vorzunehmen waren.  
 
Der Ausgangspunkt für die Bildung des Sonderpostens in der gemeindlichen Bilanz bleibt auch dann die erhalte-
ne investive Zuwendung. Es muss aber, entsprechend der bisherigen Nutzung des Vermögensgegenstandes, ein 
„Auflösungsbetrag“ ermittelt werden. Der bilanzielle Wertansatz des Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite 
der gemeindlichen Bilanz ist in solchen Fällen bereits durch Abschreibungen gemindert worden, sodass der aktu-
elle Buchwert in der Bilanz der Gemeinde ausgewiesen wird. Der ermittelte zeitraumbezogene Betrag mindert 
den nach dem Zuwendungsbetrag der erhaltenen Zuwendung möglichen Ansatz des Sonderpostens. Dieser Teil 
der erhaltenen investiven Zuwendung kann deshalb unmittelbar ertragswirksam in der Ergebnisrechnung der 
Gemeinde erfasst werden.  
 
In solchen Zuwendungsfällen ist es nicht zulässig, den Sonderposten nach dem vollen Zuwendungsbetrag zu 
bemessen und nur im Rahmen der noch bestehenden Restnutzungsdauer des gemeindlichen Vermögensgegen-
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standes aufzulösen. Eine solche Verfahrensweise steht mit den haushaltsrechtlichen Grundsätzen und einer 
zutreffenden Abbildung des Ressourcenverbrauchs nicht in Einklang, denn die anteilmäßige Drittfinanzierung wird 
unzutreffend dargestellt. Eine vergleichbare Sachlage entsteht auch, wenn der Gemeinde für eine investive Maß-
nahme eine rückzahlbare Zuwendung bewilligt wurde und die gewährte Zuwendung zu einem späteren Zeitpunkt 
von der Bewilligungsstelle in einen "verlorenen Zuschuss" umgewandelt wird. Auch in diesen Fällen muss bei 
abnutzbaren Vermögensgegenständen die Gemeinde eine Ermittlung des Sonderpostens vornehmen, die sich 
hinsichtlich des Umfanges bzw. des Volumens nur noch auf die Restnutzungsdauer des gemeindlichen Vermö-
gensgegenstandes bezieht.  
 
 
5.1.2.3.2 Die Bilanzierung zusätzlicher investiver Zuwendungen  
 
Erhält die Gemeinde nach der Aktivierung des Vermögensgegenstandes in ihrer Bilanz noch weitere investive 
Zuwendungen für diesen vorhandenen Vermögensgegenstand, sind diese Finanzleistungen unter dem bereits 
gebildeten Sonderposten anzusetzen. Der Sonderposten darf in diesen Fällen unter Einhaltung der Zuwendungs-
vorgaben wertmäßig erhöht werden, wenn die Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes von 
der Finanzierung her als noch nicht abgeschlossen zu bewerten ist.  
 
Der Finanzierungsvorgang für den (rechtlichen) Eigentumserwerb gilt als abgeschlossen, wenn die Gemeinde die 
erbrachten Leistungen des Dritten durch Zahlungen abgegolten hat. Ein Rückbehalt von Zahlungen durch die 
Gemeinde wegen möglicher Gewährleistungsansprüche sowie die Tilgungsleistungen aus aufgenommenen Kre-
diten lassen den Finanzierungsvorgang nicht fortbestehen. Ein Fortbestehen eines Finanzierungsvorgangs liegt 
auch nicht bei noch zu erbringenden gemeindlichen Zahlungen aufgrund von Leasinggeschäften oder aus PPP-
Projekten vor, selbst dann nicht, wenn die Zahlungen der Gemeinde an den Dritten in einen „konsumtiven“ und 
einen „investiven“ Teil aufgeteilt werden können.  
 
Bei einer zulässigen Erhöhung des Ansatzes von Sonderposten durch die Verwendung weiterer Drittmittel für 
Vermögensgegenstände ist zu beachten, dass ausgehend von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten der 
jeweils aktuelle Buchwert des betreffenden Vermögensgegenstandes die Höchstgrenze für den Wertansatz des 
Sonderpostens darstellt. Beim Erhalt einer zusätzlichen investiven Zuwendung für einen bereits in Betrieb ge-
nommenen gemeindlichen Vermögensgegenstand muss für die Erhöhung des Sonderpostens die Zeit zwischen 
dessen Inbetriebnahme und dem Zugang des Zuwendungsbescheides in die Ermittlung des Erhöhungsbetrages 
einbezogen werden. Der Ausgangspunkt für die Erhöhung des Sonderpostens ist zwar die erhaltene investive 
Zuwendung, es muss aber, entsprechend der bisherigen Nutzung des Vermögensgegenstandes ggf. ein „Auflö-
sungsbetrag“ ermittelt werden.  
 
Diese Vorgehensweise ist sachgerecht, weil der Wertansatz des Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite der 
gemeindlichen Bilanz bereits durch Abschreibungen gemindert wurde, also nur der aktuelle Buchwert ausgewie-
sen wird. Der ermittelte zeitraumbezogene Betrag mindert die nach dem Zuwendungsbetrag der erhaltenen Zu-
wendung mögliche Erhöhung des Sonderpostens. Dieser Teil der erhaltenen zusätzlichen investiven Zuwendung 
kann deshalb unmittelbar ertragswirksam in der Ergebnisrechnung der Gemeinde erfasst werden. In den Fällen, 
in denen ein bestehender Sonderposten wegen der Verwendung weiterer erhaltener Zuwendungen verändert 
wird, muss auch die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens angepasst werden.  
 
Unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze müssen der Ressourcenverbrauch und diesem gegenüber-
gestellte Finanzierungshilfen Dritter in gleicher Art und Weise über die Nutzungsdauer des betreffenden Vermö-
gensgegenstandes wirtschaftlich verteilt werden. Gebildete Sonderposten sind daher regelmäßig über die Nut-
zungsdauer der zuwendungsfinanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufzulösen. Die 
von der Gemeinde für ihre Vermögensgegenstände bestimmte Abschreibungsdauer sowie die Abschreibungsme-
thode wirken sich daher entsprechend auf die Auflösung der Sonderposten aus. Die im Zuwendungsrecht veran-
kerte und durch Zuwendungsbescheide bestimmte Zweckbindungsdauer ist für die zeitliche Dauer der Auflösung 
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eines Sonderpostens unbeachtlich. Sie soll lediglich die aufgabenbezogene Nutzung eines Vermögensgegen-
standes über eine Mindestzeit im Sinne des Zuwendungsgebers sicherstellen.  
 
 
5.1.2.3.3 Die Bilanzierung investiver Zuwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände 
 
Die Gemeinden verfügen über eine Vielzahl geringwertiger Vermögensgegenstände, die oftmals im Rahmen 
einer Förderungsmaßnahme durch Dritte mitfinanziert wurden. Die geringwertigen Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens haben zwar i.d.R. eine voraussichtliche Nutzungsdauer von mehr als einem Jahr, ihr Wert ist 
jedoch so gering, dass eine Verteilung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer nicht 
immer als vertretbar angesehen wird. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit ist daher zu-
lässig, diese Vermögensgegenstände bereits im Jahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig abzuschrei-
ben (Sofortabschreibung). Auch in diesen Fällen gilt das Prinzip, dass Sonderposten entsprechend dieser im 
Ablauf der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufzulösen ist. Sofern eine unmittelbare Verbuchung 
der Vermögensgegenstände als Aufwand erfolgt, kann der entsprechende Zuwendungsanteil an den Anschaf-
fungskosten oder Herstellungskosten sofort ertragswirksam in der gemeindlichen Ergebnisrechnung erfasst wer-
den (vgl. § 35 Absatz 2 GemHVO NRW).  
 
 
5.1.2.3.4 Die Bilanzierung noch nicht verwendeter Zuwendungen 
 
Die Gemeinde hat die für investive Maßnahmen erhaltenen Finanzleistungen regelmäßig erst dann vollständig als 
Sonderposten zu bilanzieren, wenn sie den damit finanzierten Vermögensgegenstand angeschafft oder herge-
stellt bzw. in Betrieb genommen hat. Sofern eine solche Sachlage zum Abschlussstichtag des Haushaltsjahres im 
Einzelfall nicht vorliegt, ist i.d.R. eine erhaltene Zuwendung durch die Gemeinde noch nicht zweckentsprechend 
verwendet worden. In einem solchen Fall stellen zu diesem Zeitpunkt die erhaltenen Zuwendungsmittel eine Vor-
leistung des Zuwendungsgebers auf die von der Gemeinde noch zu erbringende Hauptleistungspflicht, z. B. die 
Durchführung einer Investitionsmaßnahme dar.  
 
Für die Gemeinde besteht in diesen Fällen grundsätzlich das Risiko, dass die erhaltenen Zuwendungsmittel vom 
Dritten als Zuwendungsgeber zurückgefordert werden können, weil noch keine zweckentsprechende Verwendung 
erfolgt ist. Eine solche Rückzahlungspflicht besteht dabei regelmäßig unabhängig davon, ob der Zuwendungsge-
ber davon auch tatsächlich Gebrauch macht. Die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen sind daher von der 
Gemeinde solange als bilanzielle Verbindlichkeiten zu behandeln, wie diese ganz oder teilweise noch nicht 
zweckentsprechend für die Anschaffung oder Herstellung von gemeindlichen Vermögensgegenständen verwen-
det worden sind.  
 
Diese bilanzielle Handlungsweise führt dazu, dass noch nicht verwendete Zuwendungen durch die Gemeinde in 
ihrer Bilanz im Bilanzbereich „Verbindlichkeiten“ unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ zu passivieren 
sind (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.8 GemHVO NRW). In solchen Fällen soll dadurch die notwendige Nachvoll-
ziehbarkeit und Transparenz gewährleistet werden. Der Ansatz unter diesem besonderen Bilanzpostens wird der 
Bedeutung der Gewährung von Zuwendungen an die Gemeinde als wesentlichen Teil der gemeindlichen Finan-
zierung gerecht. Dabei ist nicht ausschlaggebend, ob der Gemeinde die Zuwendungen projektbezogen oder 
pauschal gewährt worden sind.  
 
Im Zeitraum bis zu ihrer zweckentsprechenden Verwendung soll die erhaltene Zuwendung von der Gemeinde 
bilanziell im Gleichklang mit dem betreffenden damit zu finanzierenden Vermögensgegenstand behandelt wer-
den. Eine solche Handhabung ist mit der Bilanzierung der noch nicht fertiggestellten Vermögensgegenstände auf 
der Aktivseite der Bilanz vergleichbar. Dort sind Vorleistungen der Gemeinde auf künftige Vermögensgegenstän-
de unter dem gesonderten Bilanzposten „Geleistete Anzahlungen“ anzusetzen. Solche gemeindlichen Finanzleis-
tungen dürfen noch nicht unter den zutreffenden Bilanzposten der bereits in Betrieb genommenen Vermögensge-
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genstände angesetzt werden. Erst durch die Aktivierung des erhaltenen Vermögensgegenstandes, ggf. mit dem 
Zwischenschritt über aktivierungsfähige Anlagen im Bau, findet die erforderliche Umschichtung auf der Aktivseite 
der Bilanz statt (Aktivtausch).  
 
Dieser bilanzielle Vorgang soll entsprechend auch bei den auf der Passivseite der Bilanz anzusetzenden erhalte-
nen Zuwendungen erfolgen. Entsprechend der zweckentsprechenden Verwendung der Zuwendung (ganz oder 
teilweise) ist eine Umschichtung von dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ im Bilanzbereich „Verbindlich-
keiten“ zu den betreffenden Sonderposten vorzunehmen (Passivtausch). Diese Vorgehensweise macht den aktu-
ellen Stand der Verwendung der erhaltenen Zuwendungen zum Abschlussstichtag transparent und nachvollzieh-
bar. Die Bilanzierung entspricht dabei den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.  
 
 
5.1.2.4 Die Verfahrensweisen zur Bildung von Sonderposten 
 
Die Festlegung eines Zuwendungsgebers gegenüber der Gemeinde, die Finanzmittel (Zuwendung) für gemeindli-
che Investitionen zu verwenden, hat zur Folge, dass in der gemeindlichen Bilanz entsprechende Sonderposten 
bezogen, auf die angeschafften oder hergestellten, zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände, zu bilden 
sind. Es ist deshalb für die Gemeinde nicht zulässig, die erhaltene Investitionszuwendung sofort ertragswirksam 
zu vereinnahmen. Sie darf eine solche Zuwendung auch nicht als allgemeinen haushaltsmäßigen Zuschuss be-
handeln und unmittelbar dem gemeindlichen Eigenkapital zuführen. Das Schaubild (Quelle: NKF-Dokumentation 
2003 S. 80) soll einen Einstieg in die tatsächliche Bilanzierung bei der Gemeinde bieten und die verschiedenen 
Verfahrensweisen zur Bildung gemeindlicher Sonderposten verdeutlichen (vgl. Abbildung).  
 

 

Die Behandlung erhaltener Zuwendungen 

 
  

Abbildung 591 „Die Behandlung erhaltener Zuwendungen“ 
 
Die Zwecksetzung von Investitionszuwendungen verpflichtet vielmehr die Gemeinde, die von ihr zu bilanzieren-
den Sonderposten im Zusammenhang mit dem damit finanzierten Vermögensgegenstand und höchstens in Höhe 
der dafür verwendeten Zuwendung in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Diese Sonderposten sind dann künf-
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tig entsprechend der Abnutzung (Abschreibung) der angeschafften oder herstellten gemeindlichen Vermögens-
gegenstände ertragswirksam aufzulösen. Für die Behandlung erhaltener Zuwendungen soll das folgende Schau-
bild einen Überblick über die sachlich sinnvolle Einordnung für die Gemeinde aufzeigen. Die besonderen örtlichen 
Gegebenheiten müssen ggf. gesondert bewertet werden. 
 
 
5.1.2.5 Unzulässige Sonderposten bei Zuwendungen 
 
5.1.2.5.1 Sonderposten nicht für Schlüsselzuweisungen 
 
Als laufende jährliche Zuwendungen des Landes sind die Schlüsselzuweisungen für die laufende Verwaltungstä-
tigkeit vorgesehen. Daher sind diese unmittelbar ergebniswirksam unter der Haushaltsposition „Zuwendungen 
und allgemeine Umlagen“ im Ergebnisplan zu veranschlagen. Eine Verteilung auf mehrere Haushaltsjahre ist 
nicht vorgesehen. Sofern die Schlüsselzuweisungen in einem Haushaltsjahr teilweise für die Anschaffung oder 
Herstellung von Vermögensgegenständen (gemeindliche Investitionen) verwendet werden, stellen diese Eigen-
mittel der Gemeinde dar. Sie sind dann haushaltsmäßig den Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit gleichgestellt, die für die gemeindliche Investitionstätigkeit zu verwenden sind (vgl. § 20 Nummer 3 
GemHVO NRW). 
 
Die Verwendung diese eingesetzten Mittel führt nicht dazu, dass deshalb Sonderposten in der gemeindlichen 
Bilanz passiviert werden dürfen. Die zweckfreie Hingabe der Schlüsselzuweisungen durch das Land bringt es mit 
sich, dass auch bei investiver Verwendung dieser Mittel diese haushaltswirtschaftlich als Eigenmittel der Gemein-
de zu bewerten sind. Die Hingabe dieser für laufende Zwecke vorgesehenen Mittel durch das Land lässt deshalb 
ebenfalls die Bildung eines Sonderpostens auf der Passivseite der Bilanz nicht zu. 
 
 
5.1.2.5.2 Sonderposten nicht für rückzahlbare Zuwendungen 
 
Die Gemeinde erhält vielfach auch unbedingt rückzahlbare Zuwendungen, z. B. in Form von Darlehen. Sie darf 
wegen des Status dieser Zuwendungsmittel dafür keinen Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz bilden. Eine 
unbedingte Rückzahlungsverpflichtung bedeutet, dass der Zuwendungsgeber sein Kapital nicht dauerhaft oder 
zeitlich unbegrenzt (langfristig) der Gemeinde zur Verfügung stellen will. Diese Absicht des Zuwendungsgebers 
gegenüber der Gemeinde, z. B. im Zuwendungsbescheid festgehalten, führt dazu, dass solche erhaltenen Zu-
wendungen für die Gemeinde nur eine vorübergehende „Finanzierungshilfe“ darstellen.  
 
Diese Gegebenheiten gelten insbesondere in den Fällen, in denen eine gewährte Zuwendung von der Gemeinde 
als Darlehen über eine Bank abgerufen werden kann. In solchen Fällen besteht der Zweck der Zuwendung viel-
fach in einer Zinssubvention, z. B. wenn das aufzunehmende Darlehen während seiner Laufzeit ganz oder teil-
weise zinsfrei gestellt wird. Das Darlehen selbst stellt dann wegen der Rückzahlungsverpflichtung und trotz eines 
erhaltenen Zuwendungsbescheides die Aufnahme von Fremdkapital dar. Diese gemeindliche Verpflichtung ist 
deshalb in der Bilanz der Gemeinde unter dem Bilanzposten „Transferverbindlichkeiten“ anzusetzen.  
 
 
5.1.2.5.3 Sonderposten nicht bei einer Weitergabe der Zuwendung  
 
Die Gemeinde erhält vielfach investive Zuwendungen, jedoch nicht immer für die eigene Vermögensbildung, 
sondern um diese zulässigerweise zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben an Dritte weiterzuleiten (vgl. § 43 Ab-
satz 2 GemHVO NRW). Eine solche Zuwendungsgewährung stellt dann einen haushaltsmäßig abzuwickelnden 
Finanzierungsvorgang für die Gemeinde dar. In solchen Fällen ist die erhaltene Zuwendung bilanziellen als eine 
Einnahme zu behandeln, die im Voraus für einen längeren Zeitraum eingegangen und entsprechend zu verteilen 
bzw. haushaltsmäßig abzugrenzen ist.  
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Die Gemeinde darf in diesen Fällen für die erhaltene investive Zuwendung nur dann einen Sonderposten in ihrer 
gemeindlichen Bilanz anzusetzen, wenn sie wirtschaftlicher Eigentümer des damit von Zuwendungsempfänger 
angeschafften Vermögensgegenstandes ist, an den die erhaltene Zuwendung weitergeleitet wurde. Dieser Sach-
verhalt ist u.a. davon abhängig, ob und wie der gemeindliche Zuwendungsbescheid an den Dritten oder die mit 
ihm geschlossene Vereinbarung ausgestaltet ist. In den Zuwendungsfällen aber, in denen von der Gemeinde eine 
investive Zuwendung einem Dritten gewährt und eine längere zeitliche Bindung und eine Gegenleistungsver-
pflichtung für den Zuwendungsempfänger besteht, hat die Gemeinde einen Rechnungsabgrenzungsposten in 
ihrer Bilanz anzusetzen und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen (vgl. § 42 
Absatz 1 GemHVO NRW).  
 
Bei einer gemeindlichen Zuwendungsgewährung an einen Dritten mit Unterstützung durch Finanzmittel eines 
anderen Dritten muss die erhaltene Zuwendung bilanziell im Gleichklang mit der eigenen Zuwendungsgewährung 
behandelt werden. Sofern die Gemeinde aus ihrer Zuwendungsgewährung einen aktiven Rechnungsabgren-
zungsposten bilanzieren kann, ist in der gemeindlichen Bilanz für die erhaltene Zuwendung ein passiver Rech-
nungsabgrenzungsposten anzusetzen. Beide Rechnungsabgrenzungsposten sind dann dann von der Gemeinde 
in gleicher Art und Weise zu bilden und entsprechend im Zeitablauf ergebniswirksam aufzulösen. Durch diese 
beiden Bilanzkorrekturposten wird die notwendige Periodenabgrenzung bei dieser besonderen öffentlich-
rechtlichen Finanzierungsform für private Dritte sichergestellt. 
 
 
5.1.2.5.4 Sonderposten nicht bei Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit   
 
Die Gemeinde hat bei erhaltenen investiven Zuwendungen zu prüfen, ob diese nur für investive Maßnahmen zu 
verwenden sind oder ggf. zugelassen wurde, dass die Zuwendungsmittel auch (teilweise) für Maßnahmen der 
laufenden Verwaltungstätigkeit eingesetzt werden dürfen. Bei einer erhaltenen investiven Zuwendung, die auch 
für laufende Zwecke eingesetzt werden darf, soll gleichwohl der Charakter dieser Zuwendung haushaltsmäßig 
erhalten bleiben. Dieses dürfte dann jedenfalls gegeben sein, wenn die investive Zuwendung von der Gemeinde 
überwiegend für investive Zwecke eingesetzt bzw. verwendet wird, soweit der Zuwendungsgeber keine Abgren-
zung vorgegeben hat. Die erhaltenen Finanzmittel stellen auch in solchen Fällen nur Einzahlungen für die ge-
meindliche Investitionstätigkeit dar. Eine Umbuchung (teilweise) zu Einzahlungen für die laufende Verwaltungstä-
tigkeit ist dabei nicht zulässig, denn die tatsächliche Verwendung der investiven Zuwendung für laufende Zwecke 
führt nicht zu einer anderen haushaltswirtschaftlichen Zuordnung (Klassifizierung) der erhaltenen Finanzmittel 
(Einzahlungen) in der gemeindlichen Finanzrechnung.  
 
Diese haushaltswirtschaftlichen Gegebenheiten führen dazu, dass für eine investive Zuwendung, z. B. die Schul-
pauschale/Bildungspauschale, die teilweise für Maßnahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde 
verwendet worden ist, anteilmäßig keine Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden dürfen. Im 
Umfang der tatsächlichen Verwendung besteht kein investiver Charakter der erhaltenen Zuwendung mehr. Die 
entsprechenden Anteile stellen durch ihre Verwendung für laufende Zwecke aber Erträge für die Gemeinde dar, 
die in der gemeindlichen Ergebnisrechnung als Erträge aus Zuwendungen zu erfassen sind, denn die Gemeinde 
konnte die erhaltene Zuwendung unmittelbar für laufende Zwecke verwenden. 
 
Unter Berücksichtigung des Haushaltsgrundsatzes „Klarheit und Wahrheit“ sollten in solchen Fällen der nicht 
investiven (teilweisen) Verwendung der erhaltenen investiven Zuwendungsmittel entsprechende Angaben zur 
gemeindlichen Finanzrechnung gemacht werden, um die notwendige Transparenz über die Verwendung der 
erhaltenen investiven Zuwendungen als gemeindliche Finanzmittel für laufende Zwecke zu schaffen. Die Bilanzie-
rung eines Sonderpostens ist auch dann grundsätzlich ausgeschlossen, wenn der Gemeinde besondere aufga-
benbezogene Zuwendungen für ihre laufende Verwaltungstätigkeit gewährt werden. 
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5.1.3 Sonderposten für erhaltene Beiträge für Investitionen 
 
5.1.3.1 Die Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Investitionen, z. B. Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung von öffentlichen 
Einrichtungen oder Anlagen oder für Erschließungsanlagen, können von der Gemeinde Beiträge erhoben werden 
(vgl. §§ 8, 9 und 11 KAG NRW). Bei den dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen 
sollen Beiträge erhoben werden, soweit nicht das Baugesetzbuch anzuwenden ist. Als Beiträge sind Geld-
leistungen Dritter anzusehen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweite-
rung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen im Sinne des § 4 Absatz 2 KAG NRW bei Straßen, Wegen und 
Plätzen auch für deren Verbesserung, jedoch ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung, dienen. 
Die Gemeinde kann Beiträge auch für Teile einer Einrichtung oder Anlage erheben.  
 
Die Beiträge werden von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vortei-
le geboten werden (Erschließungsinteresse der Anlieger). Aus abgabenrechtlicher Sicht stellen die von der 
Gemeinde erhobenen Beiträge einmalige Finanzierungszahlungen Dritter für gemeindliche Investitionsmaß-
nahmen dar. Die Beiträge sind daher von der Gemeinde entsprechend der Nutzungszeit der damit finan-
zierten Vermögensgegenstände zu verteilen. Die Gemeinde hat für die erhaltenen Beiträge entsprechende 
Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen und jährlich anteilsmäßig ertragswirksam aufzulösen. 
 
Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der gemeindlichen Einrichtung oder Anlage, 
ggf. mit der Beendigung einer Teilmaßnahme. Soll ein Anschlussbeitrag erhoben werden, so entsteht die 
Beitragspflicht, sobald das Grundstück an die Einrichtung oder Anlage der Gemeinde angeschlossen wer-
den kann, frühestens jedoch mit dem Inkrafttreten der gemeindlichen Satzung, die auch einen späteren 
Zeitpunkt bestimmen kann. In den Fällen, in denen das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet ist, 
kann anstelle des Grundstückseigentümers auch der Erbbauberechtige beitragspflichtig sein. Außerdem 
sind die zu erhebenden Beiträge nach den Vorteilen der Beitragspflichtigen zu bemessen. Dabei können 
Beitragspflichtige mit annähernd gleichen Vorteilen zu einer Gruppe zusammengefasst werden. 
 
 
5.1.3.2 Die Beiträge nach dem Baugesetzbuch 
 
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwands für gemeindliche Erschließungs-
anlagen einen Erschließungsbeitrag (vgl. § 127 BauGB). Als Erschließungsanlagen gelten dabei, z. B. die öffent-
lichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze, Sammelstraßen innerhalb von Baugebieten, Parkflä-
chen und Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes.  
 
Der Erschließungsbeitrag kann in diesen Fällen für den Grunderwerb, die Freilegung und für Teile der Erschlie-
ßungsanlagen erhoben werden. Zur Deckung des anderweitig nicht gedeckten Erschließungsaufwands können 
Beiträge nur insoweit erhoben werden, als die Erschließungsanlagen erforderlich sind, um die Bauflächen und die 
gewerblich zu nutzenden Flächen entsprechend den baurechtlichen Vorschriften zu nutzen (beitragsfähiger Er-
schließungsaufwand). Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann nach den tatsächlich entstandenen Kosten 
oder nach Einheitssätzen ermittelt werden. Die Gemeinde muss dabei mindestens 10 vom Hundert des beitrags-
fähigen Erschließungsaufwands selbst tragen.  
 
Beitragspflichtig ist derjenige Dritte, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids Eigentümer des 
Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte anstelle des 
Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige können dabei ggf. als Gesamtschuldner haften. Bei 
Wohnungs- und Teileigentum sind jedoch nur die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer entsprechend ihrem 
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Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Die Beitragspflicht entsteht dabei regelmäßig mit der endgültigen Herstellung 
der Erschließungsanlagen, für Teilbeträge, sobald die Maßnahmen, deren Aufwand durch die Teilbeträge gedeckt 
werden soll, abgeschlossen sind (vgl. § 133 Absatz 2 BauGB). 
 
Die Gemeinde kann für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang ent-
standen ist, ggf. Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag bis zur Höhe des voraussichtlichen endgültigen 
Erschließungsbeitrags verlangen (vgl. § 133 Absatz 3 BauGB). Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Bei-
tragsschuld zu verrechnen. Eine Beitragspflicht kann zudem durch die Zahlung eines Ablösebetrages erlöschen 
(Ablösungsvertrag). Diese Sachlage setzt voraus, dass die Gemeinde Bestimmungen über die Ablösung des 
Erschließungsbeitrags vor der Entstehung der Beitragspflicht getroffen hat (vgl. § 133 Absatz 3 Satz 5 BauGB). 
 
 
5.1.3.3 Die Bilanzierung erhobener Beiträge 
 
Die Gemeinde trifft regelmäßig in eigener Verantwortung die Herstellungsentscheidung für gemeindliche beitrags-
fähige Vermögensgegenstände. In solchen Fällen hat die Gemeinde die Möglichkeit, für die von ihr gegenüber 
den Beitragspflichtigen festgesetzten maßnahmebezogenen Beiträge entsprechende Sonderposten in der ge-
meindlichen Bilanz zu passivieren. Der Ansatz von Sonderposten für Beiträge in der gemeindlichen Bilanz erfor-
dert jedoch einerseits, dass zum Abschlussstichtag die gemeindliche Investitionsmaßnahme durchgeführt sein 
muss, d.h. der gemeindliche Vermögensgegenstand tatsächlich angeschafft oder hergestellt und betriebsbereit 
ist, sowie in der gemeindlichen Bilanz aktiviert wird.  
 
Andererseits ist es erforderlich, dass die Gemeinde gegenüber den von einer Investitionsmaßnahme betroffenen 
Beitragspflichtigen entsprechende Heranziehungsbescheide erlassen hat. Die örtlich vorgenommene Aktivie-
rungsfestlegung für den gemeindlichen Vermögensgegenstand ist dabei für die Bestimmung des zuzuordnenden 
Sonderpostens ausschlaggebend und bei der Erfassung der Beiträge aus den Heranziehungsbescheiden und 
deren Bilanzierung zu beachten. Die Gemeinde soll daher einen Sonderposten für Beiträge in ihrer Bilanz ent-
sprechend der Aktivierung des beitragsbezogenen Vermögensgegenstandes. Sofern bereits zuvor Beiträge für 
eine beitragsfähige Investitionsmaßnahme der Gemeinde erhoben werden, z. B. Abschläge bzw. Vorausleistun-
gen auf rechtlich zulässige Beiträge, sind diese Leistungen Dritter unter dem gesonderten Bilanzposten "Erhalte-
ne Anzahlungen" auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. 
 
Bei den gemeindlichen Investitionsmaßnahmen, bei denen vor der endgültigen Abrechnung bereits Abschläge auf 
der Grundlage eines Vorbescheides von der Gemeinde erhoben werden sollen, muss die Gemeinde sich hinsicht-
lich der Herbeiführung einer ordnungsgemäßen Abrechnung der Investitionsmaßnahmen selbst binden. Sie muss 
dafür einen jahresbezogenen Zeitraum festlegen, in dem von ihr ein tatsächlicher Abschluss der Investitionsmaß-
nahme herbeigeführt bzw. nachgeholt wird. In solchen Fällen kann davon ausgegangen werden, dass die Ge-
meinde die erhaltenen Abschläge auf die ihr zustehenden Beiträge zweckentsprechend für die vorgesehene 
Investitionsmaßnahme verwendet hat. Es ist dann vertretbar, bereits auf der Grundlage der Vorbescheide der 
Beitragsheranziehung einen Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz zu passivieren und dessen Wertansatz 
anhand der tatsächlich festgesetzten Beiträge zu bemessen.  
 
Aus diesen Gegebenheiten folgt, dass die Gemeinde bei der Aktivierung eines neuen gemeindlichen Vermögens-
gegenstandes dann keine Sonderposten für Beiträge in ihrer Bilanz ansetzen darf, wenn noch keine endgültige 
Abrechnung für eine beitragsfähige Investitionsmaßnahme der Gemeinde vorliegt und sie auch keine Abschläge 
bzw. Vorausleistungen auf rechtlich zulässige Beiträge durch einen Bescheid festgesetzt bzw. erhoben hat. Es 
sollte zudem von der Gemeinde möglichst vermieden werden, dass ein nicht mehr vertretbarer Zeitraum zwi-
schen der Fertigstellung einer beitragsfähigen Investitionsmaßnahme der Gemeinde und der Abrechnung dieser 
Maßnahme bzw. dem Erlass eines Heranziehungsbescheides für Beiträge entsteht. Sofern die Gemeinde jedoch 
Abschläge bzw. Vorausleistungen auf rechtlich zulässige Beiträge oder Teilbeträge für Teilmaßnahmen durch 
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einen Leistungsbescheid festgesetzt hat, steht bei einer Aktivierung der betreffenden gemeindlichen Vermögens-
gegenstände einer entsprechenden Passivierung eines Sonderpostens nichts entgegen. 
 
 
5.1.4 Sonderfälle bei der Bildung von Sonderposten 
 
5.1.4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Gemeinden erhalten vielfach nicht nur Zuwendungen in Form von Geldleistungen, sondern auch von Sach-
leistungen. Auch für diese Leistungen von Dritten sind von der Gemeinde entsprechende Sonderposten in ihrer 
Bilanz zu passivieren, sofern diese Leistungen zu einem aktivierbaren Vermögensgegenstand bei der Gemeinde 
führen. Diese Sachlage steht mit der Vorschrift des § 43 Absatz 5 GO NRW in Einklang, denn die Begriffe „Zu-
wendungen“ (als Leistungen Dritter) und „Investitionen“ (als vermögenswirksam) werden dort als Sammelbegriffe 
benutzt, unter denen unterschiedliche gemeindliche Sachverhalte zu erfassen sind.  
 
 
5.1.4.2 Sonderposten und besondere Finanzleistungen Dritter 
 
5.1.4.2.1 Die Passivierung bei Finanzleistungen aus baurechtlichen Anlässen 
 
Die „Stellplatzabgabe“ nach § 51 Absatz 5 und 6 der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), die 
aus baurechtlichen Gründen durch Dritte an die Gemeinde zu zahlen ist, kann wie eine nicht rückzahlbare Zu-
wendung betrachtet werden. Es besteht bei ihr auch keine grundsätzliche Rückzahlungsverpflichtung der Ge-
meinde, wie sie z. B. den vom Land gezahlten Zuwendungen zugrunde liegt, sodass zu dem Zeitpunkt, zu dem 
noch keine Verwendung der erhaltenen Mittel erfolgt ist, eine Verbindlichkeit gegenüber dem Dritten bestehen 
könnte. Die Gemeinde hat, solange mit den erhaltenen Mitteln noch keine aktivierungsfähigen Vermögensgegen-
stände angeschafft werden, die Mittel in der gemeindlichen Bilanz nicht unter den Sonderposten, sondern als 
gesonderten Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ im Bilanzbereich „Verbindlichkeiten“ anzusetzen.  
 
Erst zum späteren Zeitpunkt, wenn entsprechend dem Zweck der erhaltenen Finanzmittel die Vermögensgegen-
stände von der Gemeinde angeschafft oder hergestellt wurden, sind die entsprechenden Sonderposten in der 
gemeindlichen anzusetzen. Diese Sonderposten sind dann bei abnutzbaren Vermögensgegenständen entspre-
chend ihrer Nutzung im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung bzw. ihrer Abnutzung ergebniswirksam 
aufzulösen. Diese Vorgehensweise sollte die Gemeinde im Anhang des gemeindlichen Jahresabschlusses ange-
ben und auch hinsichtlich ihres Umfanges, soweit bereits solche Erträge in die mittelfristige Ergebnis- und Fi-
nanzplanung einbezogen wurden, entsprechend erläutern.  
 
 
5.1.4.2.2 Die Passivierung bei Finanzleistungen aus umweltrechtlichen Anlässen 
 
Bei Zahlungen Dritter aus umweltrechtlichen Gründen, z. B. für Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz oder bei Ersatzgeldern nach § 5 LG NRW, werden nach Eingang der Gelder nicht immer sofort 
abnutzbare Vermögensgegenstände angeschafft oder hergestellt. Auch bei solchen Zahlungen besteht keine 
grundsätzliche Rückzahlungsverpflichtung der Gemeinde. Solange mit den erhaltenen Mitteln noch keine aktivie-
rungsfähigen Vermögensgegenstände angeschafft werden, sind die Mittel in der gemeindlichen Bilanz noch nicht 
unter den Sonderposten, sondern als erhaltene Anzahlungen anzusetzen.  
 
Die entsprechenden Sonderposten sind erst zu einem späteren Zeitpunkt zu bilden, wenn erst dann entspre-
chend dem Zweck der erhaltenen Finanzmittel die Vermögensgegenstände von der Gemeinde angeschafft oder 
hergestellt wurden. Diese Sonderposten sind dann bei abnutzbaren Vermögensgegenständen entsprechend der 
Abnutzung ergebniswirksam aufzulösen. Wird dagegen das erhaltene Ersatzgeld für die Aufstellung und Durch-
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führung von Maßnahmen eines Landschaftsplans verwendet, ist dieses in entsprechende Höhe in der Ergebnis-
rechnung nachzuweisen. 
 
 
5.1.4.3 Sonderposten bei Festwerten für Vermögensgegenstände  
 
Die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens in einen Festwert kann erfol-
gen, wenn erwartet werden kann, dass über eine längere Zeit hinweg eine vorab definierte Gruppe von Vermö-
gensgegenständen in ihrem Wert, ihrer Zusammensetzung und Menge gleich bleibt. Auch die Nutzungsdauern 
der betroffenen Vermögensgegenstände dürfen nicht erheblich voneinander abweichen. In den Fällen, in denen 
bezuschusste Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens in einem Festwert zusammengefasst werden, 
ist entsprechend den erhaltenen Zuwendungen ein Sonderposten zu bilden, der dem Festwert zuzuordnen ist. 
Die Bildung eines Sonderpostens ist beim Ansatz von Vermögensgegenständen in der gemeindlichen Bilanz 
immer dann vorzunehmen, wenn die Gemeinde dafür eine investive Zuwendung erhalten hat.  
 
Dieser Grundsatz findet auch dann Anwendung, wenn die Gemeinde die Vermögensgegenstände zusammenge-
fasst in einem Festwert in ihrer Bilanz ansetzt. Könnte bei der Bildung von Festwerten von diesem Grundsatz 
abgewichen werden, würde die Bilanzierungsmethode „Festwert“ entscheidend für die Bildung von Sonderposten 
in der gemeindlichen Bilanz sein. Die Bildung von Sonderposten für Festwerte muss unter Beachtung der im 
Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände erfolgen. Diese Gegebenheit bedingt, dass die Zuwen-
dungsanteile der einzelnen im Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände festzustellen sind, um 
daraus einen durchschnittlichen Fördersatz zu ermitteln.  
 
Auf der Grundlage dieses Fördersatzes ist, gemessen am betragsmäßigen Ansatz des Festwertes, der Ansatz 
des zugeordneten Sonderpostens zu bestimmen. Solange der angesetzte Festwert nicht verändert wird, bleibt 
auch der zugeordnete Sonderposten unverändert. Bei Festwerten soll die alle fünf Jahre vorzunehmende Be-
standsaufnahme durch eine körperliche Inventur überprüft werden (vgl. § 34 Absatz 1 GemHVO NRW). Eine 
notwendige Anpassung des Festwertes erfolgt durch eine Zu- oder Abschreibung und wirkt entsprechend auf den 
zugeordneten Sonderposten. Sie ist im Anhang des Jahresabschlusses auch bezogen auf den Sonderposten 
anzugeben und zu erläutern.  
 
 
5.1.4.4 Sonderposten bei Schenkungen  
 
5.1.4.4.1 Die Passivierung bei Geldleistungen Dritter 
 
Die Gemeinde erhält oftmals Geldleistungen nach dem Willen eines Dritten als Zuwendenden. Solche Vermö-
gensübergänge an die Gemeinde sind als Schenkungen einzuordnen, denn bei dem Dritten als Schenkenden 
findet eine Vermögensminderung und bei der Gemeinde eine Vermögensmehrung statt (vgl. § 516 BGB). Solche 
Vermögenshingaben von Dritten sind als der Gemeinde gewährte Zuwendungen zu bewerten, wenn sie für die 
Gemeinde unentgeltlich erfolgen. Deshalb soll die Gemeinde die erhaltenen Schenkungen bilanziell wie erhaltene 
Zuwendungen behandeln.  
 
Die Gemeinde hat dabei zu beachten, dass eine Schenkung auch unter Auflagen erfolgen kann, die von der Ge-
meinde zukünftig zu erfüllen sind, sodass bei gemeindlichen Vermögensteilen ggf. eingeschränkte Verwen-
dungsmöglichkeiten oder zeitliche Bindungen bestehen können. Zu den Schenkungen an die Gemeinde sind 
auch die Spenden zu zählen, die freiwillig an die Gemeinde, aber oftmals unter einer Zweckbestimmung, geleistet 
werden. Beinhaltet die Schenkung als Auflage, diese an Dritte weiterzuleiten, handelt es sich um eine durchlau-
fende Spende. Die Gemeinde wird dabei lediglich in den Schenkungsvorgang einbezogen, um die Zahlungsab-
wicklung vorzunehmen und eine steuerrechtliche Spendenbescheinigung auszustellen. 
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5.1.4.4.2 Die Passivierung bei Sachleistungen Dritter 
 
5.1.4.4.2.1 Die Passivierung bei Sachschenkungen 
 
Eine Schenkung an die Gemeinde kann auch in Form von Sachen erfolgen. Bei dem Dritten als Schenkenden 
findet dadurch eine Vermögensminderung und bei der Gemeinde eine Vermögensmehrung statt, ohne dass die 
Gemeinde dafür eine Gegenleistung erbringen muss bzw. der Dritte die Finanzierung der an die Gemeinde über-
gebenen Sache übernommen hat. In solchen Fällen entstehen deshalb bei der Gemeinde keine Anschaffungs-
kosten für den auf sie übergegangene Sache bzw. Vermögensgegenstand. Sie muss den erhaltenen Vermö-
gensgegenstand in ihrer Bilanz aktivieren und für den Wertansatz die Anschaffungskosten ermitteln, die sie sonst 
im Zeitpunkt eines Erwerbs der Sache hätte aufwenden müssen. Der ermittelte aktuelle Zeitwert des erhaltenen 
Vermögensgegenstandes stellt dann den aktivierungsfähigen und -pflichtigen Anschaffungswert dar.  
 
Die Bilanzierung der Sachschenkung bzw. die Aktivierung des erhaltenen Vermögensgegenstandes bedingt, dass 
in diesen Fällen auf der Passivseite die „besondere Art“ der Finanzierung aufgezeigt werden muss. Durch die 
Sachschenkung hat die Gemeinde eine „zugewendete“ Sache erhalten, bei der die Gemeinde keine Eigenmittel 
einsetzen musste. Vielmehr ist in Höhe des Wertes der Sache eine Fremdfinanzierung erfolgt. Die Gemeinde hat 
daher, soweit es sich um einen Vermögensgegenstand des gemeindlichen Anlagevermögens handelt, in ihrer 
Bilanz einen Sonderposten im Umfang des Wertes des Vermögensgegenstandes zu passivieren. Bei erhaltenen 
abnutzbaren Vermögensgegenständen, z. B. Gebäude im Rahmen einer Erbschaft, steht dann den daraus ent-
stehenden Abschreibungen die anteilmäßige Auflösung des Sonderpostens gegenüber.  
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde den im Rahmen einer Sachschenkung erhaltenen Vermögensgegenstand 
veräußert und den Veräußerungserlös wegen einer Zwecksetzung des Schenkenden (Verwendungsvorgabe) 
nicht haushaltsmäßig verwendet, sondern langfristig als Finanzanlage anlegt, bleibt der gebildete Sonderposten 
in der gemeindlichen Bilanz bestehen. Dessen Auflösung ist davon abhängig, wie sich der Bestand der Finanzan-
lage auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz im Ablauf der Zeit kapitalmäßig verändert. 
 
 
5.1.4.4.2.2 Die Passivierung bei (investiven) Arbeitsleistungen  
 
In der gemeindlichen Bilanz sind auch Sonderposten für Arbeits- oder Dienstleistungen der Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinde anzusetzen, wenn diese Leistungen für die Herstellung eines gemeindlichen aktivierungs-
fähigen Vermögensgegenstandes erbracht werden. Diese Leistungen stellen dann geldwerte Sachspenden für 
die Gemeinde dar. Für die Bemessung der Bilanzierung solcher Spenden ist zu prüfen, ob grundsätzlich ein Ver-
gütungsanspruch durch die Erbringung solcher Leistungen entsteht. Sofern nach Art der Leistungen im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr eine Vergütungspflicht der Gemeinde entsteht, der oder die Anspruchsberechtigten aber 
auf die mögliche Vergütung aber ganz oder teilweise verzichten (sog. Verzichtsspende), entsteht ein Beitrag 
Dritter für die betreffende gemeindliche Investition. Der Gegenwert dieser erbrachten Leistungen ist dann einer-
seits den aktivierungsfähigen (fiktiven) Herstellungskosten zuzurechnen. Andererseits ist in seiner Höhe ein Son-
derposten in der gemeindlichen Bilanz zu passivieren.  
 
Die freiwilligen Arbeiten von Dritten für die Gemeinde werden als bürgerschaftliches Engagement vielfach bereits 
bei der Beantragung von Zuwendungen für ein gemeindliches Objekt eingeplant und im Zuwendungsantrag näher 
bestimmt. Sie mindern i.d.R. die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben im entsprechenden Umfang und wirken 
sich daher bei der Gemeinde auf die Höhe der erhaltenen Zuwendung und den zu bilanzierenden Sonderposten 
aus. Vielfach werden dabei die anrechenbaren Beträge konkret benannt. Diese Anrechnung im Zuwendungsver-
fahren führt jedoch nicht dazu, dass nach der Erbringung der persönlichen Arbeitsleistungen ein fiktiver Finanzbe-
trag entstanden ist, der im Zusammenhang mit der erhaltenen Zuwendung von der Gemeinde unter dem "Son-
derposten für Zuwendungen" anzusetzen ist.  
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Das bürgerschaftliche Engagement bleibt eine sachbezogene Spende, die unter dem "Sonstigen Sonderposten" 
zu bilanzieren ist. Die Gemeinde hat dabei eigenverantwortlich sicherzustellen, dass die tatsächlich als bürger-
schaftliches Engagement erbrachten Leistungen zutreffend und ausreichend dokumentiert werden (vgl. z. B. 
RdErl. des MGEPA NRW vom 17.02.2012 (SMBl. NRW. 631). In solchen Fällen ist von der Gemeinde ein Zu-
sammenhang zwischen den Sonderposten und dem betreffenden Vermögensgegenstand herzustellen. Dadurch 
kann gesichert werden, dass bei abnutzbaren Vermögensgegenständen alle diesem Gegenstand zugeordneten 
Sonderposten jährlich anteilmäßig aufgelöst werden.  
 
 
5.1.4.4.3 Die Passivierung bei der Umstufung von Straßen 
 
Bei der Änderung der Verkehrsbedeutung einer Straße kann nach § 8 des Straßen- und Wegegesetzes Nord-
rhein-Westfalen eine Umstufung (Aufstufung oder Abstufung) vorgenommen werden, um die Straße der zutref-
fenden Straßengruppe zuzuordnen. Dabei kann auch ein Wechsel der Straßenbaulast stattfinden, z. B. eine 
Kreisstraße wird Gemeindestraße. In diesen Fällen geht das Eigentum des bisherigen Trägers der Straßenbau-
last an der Straße sowie alle Rechte und Pflichten entschädigungslos auf den neuen Träger der Straßenbaulast 
über, der den Vermögensgegenstand entsprechend zu bilanzieren hat.  
 
Im Rahmen der Umstufung einer Straße erhält die Gemeinde als neuer Träger der Straßenbaulast einen Vermö-
gensgegenstand als Sachschenkung. Die Gemeinde muss die ihr zugeordnete Straße dann mit ihrem Wert in 
ihrer Bilanz ansetzen, auch wenn ihr dafür keine Anschaffungskosten entstanden sind. Sie muss in diesen Fällen 
für den übernommenen Vermögensgegenstand „Straße“ die Anschaffungskosten ermitteln, die sie im Zeitpunkt 
des Erwerbs hätte aufwenden müssen, auch wenn ihr durch die Hingabe der Straße durch einen Dritten die eige-
ne Finanzierung dieses Vermögensgegenstandes erspart geblieben ist.  
 
Bei dieser nicht entgeltlichen Übernahme der Straße muss deshalb, vergleichbar einer erhaltenen investiven 
Zuwendung, auch ein Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz passiviert werden. Der ermittelte aktuelle Zeit-
wert der Straße stellt dabei sowohl den aktivierungsfähigen Anschaffungswert der Straße als auch den Umfang 
für den Ansatz des zu passivierenden Sonderpostens dar. Bei der Übernahme einer Straße in das gemeindliche 
Infrastrukturvermögen ist zudem zu beachten, dass auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz das Straßen-
grundstück getrennt vom Straßenkörper anzusetzen ist. Die Sonderpostenbildung auf der Passivseite der ge-
meindlichen Bilanz ist in entsprechender Weise vorzunehmen. 
 
 
5.1.4.4.4 Die Passivierung bei rechtlich unselbstständigen Stiftungen 
 
Bei rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen werden durch den Stifter bestimmte Vermögensgegenstände 
mit einer Zweckbindung (Stifterwillen) der Gemeinde zu Eigentum übertragen, ohne dass die Gemeinde dafür 
Entgelt zu zahlen hat. Die Gemeinde darf über diese Vermögensgegenstände nur in Übereinstimmung mit dem 
Stifterwillen darüber verfügen (fiduziarische Stiftungen). Sie muss diese Vermögensgegenstände in ihrer Bilanz 
aktivieren und bezogen auf den Zeitpunkt der Übernahme in das Gemeindevermögen die Anschaffungskosten 
dafür ermitteln, die sie ansonsten zum Zeitpunkt des Erwerbs hätte aufwenden müssen.  
 
Mit den ermittelten Werten sind die Vermögensgegenstände sind auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz 
nach ihren Arten unter den betreffenden Bilanzposten ansetzen. Entsprechend diesen vermögensmäßigen Wert-
ansätzen sind von der Gemeinde wegen der unentgeltlichen Übernahme entsprechende Sonderposten in der 
Bilanz zu passivieren. Der jeweils ermittelte aktuelle Zeitwert der erhaltenen Vermögensgegenstände stellt dabei 
den aktivierungsfähigen Anschaffungswert dar und ist auch als Wertansatz für die Sonderposten zu übernehmen.  
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5.1.4.4.5  Keine Passierung bei ausgewählten Leistungen  
 
Die Arbeits- oder Dienstleistungen von Bürgerinnen und Bürgern für die Gemeinde, die ggf. investiver Art sind, 
aber gegenüber der Gemeinde unentgeltlich zu erbringen sind, können wegen der fehlenden Vergütungspflicht 
der Gemeinde grundsätzlich nicht zu „fiktiven“ gemeindlichen Herstellungskosten führen. Im Umfang solcher 
Leistungen darf die Gemeinde daher auch keinen Sonderposten in ihrer gemeindlichen Bilanz dafür ansetzen. Ein 
Ansatzverbot entsteht auch bei Leistungen der Bürgerinnen und Bürger, die gegenüber der Gemeinde für laufen-
de Zwecke erbracht werden, z. B. im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Solche Leistungen stellen keinen 
Beitrag zu einer gemeindlichen Investitionsmaßnahme dar und können deshalb auch nicht zu gemeindlichen 
Herstellungskosten führen. 
 
 
5.2 Zu Satz 2 (Auflösung von Sonderposten): 
 
5.2.1 Allgemeine Zusammenhänge 
 
5.2.1.1 Die Inhalte der Vorschrift 
 
Die Vorschrift sieht vor, dass eine Auflösung der in der Bilanz der Gemeinde angesetzten Sonderposten entspre-
chend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen ist. Auch wenn nur eine Rege-
lung im Zusammenhang mit abnutzbaren Vermögensgegenständen getroffen wurde, bedeutet dies nicht, dass 
eine Auflösung von Sonderposten nur planmäßig (teilweise) vorzunehmen ist. Es können in der gemeindlichen 
Bilanz angesetzte Sonderposten auch im Zusammenhang mit einer erheblichen Wertminderung eines Vermö-
gensgegenstandes der Gemeinde (außerplanmäßige Abschreibung) ganz oder teilweise aufzulösen sein. Ggf. ist 
die Auflösung des gemeindlichen Sonderpostens sogar in einem Schritt vorzunehmen, wenn z. B. der mit dem 
Sonderposten in Verbindung stehende Vermögensgegenstand nicht mehr vorhanden ist (durch Abgang). 
 
Die Auflösung eines Sonderpostens ist zudem nicht davon abhängig, wie viele Zuwendungsgeber an der Finan-
zierung des mit dem Sonderposten verbundenen gemeindlichen Vermögensgegenstandes beteiligt waren. Sie ist 
auch nicht vom Zeitpunkt seiner Bildung oder Aufstockung abhängig. Jeder Sonderposten hat für den betreffen-
den Vermögensgegenstand aufzuzeigen, dass und in welchem Umfang der jeweilige Vermögensgegenstand mit 
Finanzhilfen Dritter finanziert wurde, sodass durch die wirtschaftlich auf mehrere Jahre zu verteilende Auflösung 
des Sonderpostens aufgezeigt wird, dass die den gemeindlichen Vermögensgegenstand nutzende Generation 
nicht in vollem Umfang die durch die Nutzung entstehenden Abschreibungen tragen muss. Auch dieses ist Aus-
fluss des von der Gemeinde anzuwendenden Ressourcenverbrauchskonzepts.  
 
Die Gewährleistung der zutreffenden haushaltsmäßigen Auswirkungen durch Abschreibungen des gemeindlichen 
Vermögensgegenstandes und die Auflösung des zugeordneten Sonderpostens in der gemeindlichen Bilanz erfor-
dert eine unmittelbare Zusammengehörigkeit von Vermögensgegenstand und dem ihm zugeordneten Sonderpos-
ten. Sie erfordern auch, dass jeder gemeindliche Sonderposten für sich betrachtet eine Gesamtheit - vergleichbar 
dem gemeindlichen Vermögensgegenstand - bildet. Daher kann im Rahmen seiner späteren Auflösung auch 
seine Minderung nicht in Abhängigkeit von seiner Bildung durch die Gemeinde bzw. den danach vorgenommenen 
Zuführungen erfolgen.  
 
 
5.2.1.2 Die Zurechnung zum Anlagevermögen 
 
Die haushaltsrechtliche Vorgabe, die Auflösung der Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz entsprechend der 
Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen, beinhaltet, dass der betreffende Vermö-
gensgegenstand zum gemeindlichen Anlagevermögen gehören muss, auch wenn dieses nicht ausdrücklich in der 
Vorschrift betont wird. Zum Bereich „Anlagevermögen“ in der gemeindlichen Bilanz zählen Vermögensgegen-
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stände, die von der Gemeinde nicht nur vorübergehend für ihre Aufgabenerfüllung gehalten werden, sondern 
dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde zu dienen (vgl. § 33 Absatz 1 GemHVO 
NRW). In solchen Fällen stellt der Wert eines Vermögensgegenstandes allein genommen kein Kriterium für die 
gemeindliche Bilanzierung dar. Vielmehr ist auch die wirtschaftliche Zweckbestimmung des gemeindlichen Ver-
mögensgegenstandes, d.h. ob der einzelne Vermögensgegenstand zum Gebrauch oder zum Verbrauch bestimmt 
(gewidmet) ist, für die bilanzielle Zuordnung maßgebend und heranzuziehen.  
 
Dem Anlagevermögen können daher nur die Vermögensgegenstände zugeordnet werden, die bei der Gemeinde 
zum Gebrauch auf Dauer im Sinne ihrer Zweckbestimmung bestimmt sind und bei denen die Gemeinde wirt-
schaftlicher Eigentümer ist. Beim Begriff „Dauer“ ist jedoch nicht allein auf die zeitliche Zuordnung abzustellen. 
Gleichwohl kann die tatsächliche Dauer, d.h. das Vorhandensein eines Vermögensgegenstandes bei der Ge-
meinde, für die bilanzielle Zuordnung aber Anhaltspunkte liefern. So könnte ein Vermögensgegenstand auch im 
Anlagevermögen zu bilanzieren sein, wenn er sich tatsächlich nur kurzfristig im Eigentum der Gemeinde befindet.  
 
Von der Gemeinde ist daher jeweils stichtagsbezogen zu beurteilen, ob die Kriterien erfüllt sind bzw. vorliegen, 
wobei auch Umstände vor und nach dem Abschlussstichtag zu berücksichtigen sind. So sind nach dem Ab-
schlussstichtag liegende Umstände nur relevant, wenn sie werterhellend im Sinne des § 32 Absatz 1 Nummer 3 
GemHVO NRW sind. Eine erst nach dem Abschlussstichtag eingetretene Zweckänderung eines gemeindlichen 
Vermögensgegenstandes ist deshalb ohne Auswirkungen auf den Ansatz in der gemeindlichen Bilanz.  
 
 
5.2.1.3 Abschreibungen und planmäßige Auflösung 
 
Die Auflösung von in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Sonderposten für Zuwendungen oder Beiträge und 
die Auflösung der sonstigen Sonderposten ist ertragswirksam in der gemeindlichen Ergebnisrechnung vorzuneh-
men. Der Zusammenhang zwischen den gemeindlichen Abschreibungen und den von ihr gebildeten Sonderpos-
ten wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
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Abschreibungen und Sonderposten 

 
… 
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ten vorzunehmen.  

Abbildung 592 „Abschreibungen und Sonderposten“ 
 
Die Gemeinde hat bei dem im gemeindlichen Haushaltsjahr entstandenen Abschreibungen eine zutreffende Zu-
ordnung zu den dafür vorgesehenen Haushaltspositionen vorzunehmen (vgl. § 38 i.V.m. § 2 GemHVO NRW). 
 
 
5.2.1.4 Zweckbindungsfrist und Auflösung 
 
Die Gewährung von Finanzleistungen durch Dritte, die i.d.R. eine Zweckbindungsfrist für die Gemeinde beinhal-
tet, stellt keine Vorgabe für die Festlegung einer Nutzungsdauer für diese Vermögensgegenstände dar. Die vom 
Zuwendungsgeber für zuwendungsfinanzierte Vermögensgegenstände bestimmte Frist soll aus seiner Sicht eine 
angemessene Zeit der Nutzung für den vorgesehenen Zweck des von ihm mitfinanzierten Vermögensgegenstan-
des durch die Gemeinde sicherstellen. Der gemeindliche Vermögensgegenstand bleibt auch nach Ablauf der 
Zweckbindungsfrist von seinem Charakter her fremdfinanziert.  
 
Mit den Sonderposten wird daher nicht die Zweckbindung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes bzw. 
der finanztechnische Ablauf der Zuwendungsgewährung bei der Gemeinde bilanziert, sondern nur die erhaltene 
investive Zuwendung als Fremdfinanzierung gezeigt. Daher ergibt sich die Auflösung der zu bildenden Sonder-
posten auch nicht unmittelbar aus der Gewährung einer Zuwendung, denn sonst müssten auch nicht abnutzbare 
Vermögensgegenstände der Gemeinde ebenfalls abgeschrieben werden, z. B. Grundstücke. 
 
 
5.2.2 Die Bemessung der Auflösung von Sonderposten 
 
5.2.2.1 Die Auflösung bei abnutzbaren Vermögensgegenständen 
 
Die Auflösung der in der Bilanz der Gemeinde angesetzten Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des 
bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die Sonderposten sind deshalb bis zum Ende des Ab-
schreibungszeitraumes des betreffenden Vermögensgegenstandes in der Bilanz anzusetzen. Die Gemeinde darf 
diese zeitliche Vorgabe für den Bilanzansatz nicht nach einem anderen Zeitraum, z. B. aus einer Kreditaufnahme 
oder aus der festgesetzten Zweckbindungsfrist, festsetzen.  
 
Die in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Sonderposten sind in der gleichen Art und Weise planmäßig (im 
gleichen Verhältnis) aufzulösen wie Abschreibungen, die entsprechend der Nutzung des mit dem Sonderposten 
„verbundenen“ Vermögensgegenstandes vorgenommen werden. Dieses führt haushaltsmäßig dazu, dass den 
jährlichen Belastungen durch die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen die Erträge aus der Auflösung 
von Sonderposten gegenüberstehen. 
 
 
5.2.2.2 Die Auflösung bei nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen 
 
Eine Gemeinde, die Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände, z. B. Grundstücke oder andere 
Vermögensgegenstände, erhalten hat, muss in der gemeindlichen Bilanz entsprechend der tatsächlich erfolgten 
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Finanzierung die notwendigen Sonderposten ansetzen. Weil bei derartigen Vermögensgegenständen keine Ab-
nutzung erfolgt und daher keine planmäßigen Abschreibungen vorzunehmen sind, ist grundsätzlich auch der 
Wertansatz des betreffenden Sonderpostens im Zeitablauf nicht anzupassen.  
 
Die in der Bilanz der Gemeinde angesetzten Sonderposten für nicht abnutzbare gemeindliche Vermögensgegen-
stände bleiben daher unverändert, solange die Gemeinde die betreffenden Vermögensgegenstände bilanziert. 
Nur zu den Abschlussstichtagen, zu denen eine außerplanmäßige Abschreibung oder ggf. eine Zuschreibung bei 
den mit einem Sonderposten „verbundenen“ Vermögensgegenständen vorzunehmen ist, müssen diese Sonder-
posten entsprechend angepasst werden. Erst wenn ein nicht abnutzbarer Vermögensgegenstand veräußert wird, 
ist auch der mit dem Vermögensgegenstand „verbundene“ Sonderposten nicht mehr zu bilanzieren. 
 
 
5.2.2.3 Die Auflösung bei einer Wertminderung eines Vermögensgegenstandes 
 
Die Auflösung der in der Bilanz der Gemeinde angesetzten Sonderposten ist bei abnutzbaren gemeindlichen 
Vermögensgegenständen regelmäßig entsprechend der Abnutzung bzw. den Abschreibungen des bezuschuss-
ten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Bei nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen, z. B. Grundstücke 
oder andere Vermögensgegenstände, bleiben die in der gemeindlichen Bilanz entsprechend der tatsächlich er-
folgten Finanzierung angesetzten Sonderposten unverändert, solange die Gemeinde ihre betreffenden Vermö-
gensgegenstände bilanziert.  
 
Zum Stichtag des gemeindlichen Jahresabschlusses können jedoch Umstände bekannt sind, die eine Wertminde-
rung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens begründen, sodass deswegen die Vornahme einer 
außerplanmäßigen Abschreibung geboten sein kann. Wird eine solche Abschreibung zum Abschlussstichtag 
vorgenommen, ist auch der mit dem zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstand verbundene Sonderposten 
entsprechend anzupassen. Bei der Auflösung von Sonderposten bei Finanzanlagen der Gemeinde ist die Vor-
schrift des § 43 Absatz 3 zu beachten, sodass die aus der Wertminderung entstehenden gemeindlichen Erträge 
gleichermaßen wie die entstandenen Aufwendungen der Gemeinde unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu 
verrechnen sind. 
 
 
5.2.2.4 Die Auflösung bei einer Veräußerung (Abgang) des Vermögensgegenstandes 
 
Die Gemeinde hat bei der Veräußerung eines bezuschussten gemeindlichen Vermögensgegenstandes auch den 
mit diesem Vermögensgegenstand „verbundenen“ Sonderposten aus ihrer Bilanz abzusetzen bzw. nicht mehr zu 
bilanzieren. Sie hat dabei zu berücksichtigen, dass im Ergebnis die Auflösung des Sonderpostens regelmäßig 
ertragswirksam erfolgte, sodass auch bei der Veräußerung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes der 
restliche Bestand des Sonderpostens in gleicher Art und Weise aufzulösen ist.  
 
In den Fällen der Veräußerung eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes ist jedoch grundsätzlich keine 
ergebniswirksame Auflösung des betreffenden Sonderpostens über die Ergebnisrechnung des betreffenden 
Haushaltsjahres vorzunehmen. Vielmehr sind die aus der Auflösung von Sonderposten entstehenden gemeindli-
chen Erträge gleichermaßen wie die aus der Veräußerung (Abgang) des Vermögensgegenstandes entstandenen 
Aufwendungen der Gemeinde unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (vgl. § 43 Absatz 3 
GemHVO NRW). 
 
Bei in einem Festwert zusammengefassten Vermögensgegenständen, die einer planmäßigen Abschreibung un-
terliegen, ist entsprechend zu verfahren (vgl. § 34 Absatz 1 GemHVO NRW). Bei einem Verzicht auf die Fortfüh-
rung des Festwertes mit einer weiteren Nutzung der gemeindlichen Vermögensgegenstände ist der mit dem 
Festwert angesetzte Sonderposten in gleicher Art und Weise wie der Festwert auf die dann einzeln zu bilanzie-
renden Vermögensgegenstände aufzuteilen.   
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5.2.2.5 Die Auflösung wegen der Rückzahlung nicht rückzahlbarer Zuwendungen 
 
Bei einer nicht entsprechend den festgelegten Vorgaben verwendeten nicht rückzahlbaren Zuwendung oder bei 
einer vorzeitigen Beendigung der zweckentsprechenden Nutzung eines mit einer investiven Zuwendung finanzier-
ten gemeindlichen Vermögensgegenstandes kann für die Gemeinde eine Rückzahlungspflicht gegenüber dem 
Zuwendungsgeber entstehen. In den Fällen der Rückzahlung einer nicht rückzahlbaren investiven Zuwendung ist 
von der Gemeinde der wegen dieser Zuwendung bilanzierte Sonderposten entsprechend zu reduzieren. Der 
Auflösungsbetrag muss daher entsprechend dem Rückzahlungsbetrag unter Berücksichtigung der vom Zuwen-
dungsgeber festgelegten Bedingungen und unter Einbeziehung des Anteils des Sonderpostens an den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes bestimmt werden.  
 
Mit dem Einsetzen der Rückzahlungspflicht besteht eine Verbindlichkeit der Gemeinde gegenüber dem Zuwen-
dungsgeber, sodass der ermittelte Auflösungsbetrag in der gemeindlichen Bilanz vom Posten „Sonderposten für 
Zuwendungen“ zum Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ umzuschichten ist. Die Gemeinde 
hat dann zum Zahlungszeitpunkt den Rückzahlungsbetrag in der Finanzrechnung unter der Investitionstätigkeit 
der Gemeinde als „Sonstige Investitionsauszahlung“ zu erfassen. Dieser Geschäftsvorfall der Gemeinde ist je-
doch i.d.R. nicht gleichzeitig ergebniswirksam und daher nicht in der gemeindlichen Ergebnisrechnung nachzu-
weisen. Er kann die gemeindliche Ergebnisrechnung betreffen, wenn der Rückzahlungsbetrag der Gemeinde 
größer ist als der Auflösungsbetrag des Sonderpostens. In diesem Fall entstehen in Höhe des Differenzbetrages 
zusätzlich Aufwendungen für die Gemeinde, die in der gemeindlichen Ergebnisrechnung nachzuweisen sind. 
 
 
5.2.3 Die Aufstockung bei Wertaufholung eines Vermögensgegenstandes 
 
Die Gemeinden sind durch § 35 Absatz 8 Satz 1 GemHVO NRW verpflichtet, in den Fällen, in denen der Grund 
für die frühere außerplanmäßige Abschreibung eines Vermögensgegenstandes nach § 35 Absatz 5 oder 6 
GemHVO NRW (Außerplanmäßige Abschreibungen für Sachanlagen oder Finanzanlagen) entfallen ist und der 
Wegfall festgestellt wurde, eine Wertaufholung vorzunehmen. Diese Wertveränderung von in der Bilanz ange-
setzten Vermögensgegenständen wird als Zuschreibung bezeichnet.  
 
Eine Zuschreibung stellt eine wertmäßige Erhöhung des gemeindlichen Anlagevermögens dar, beseitigt eine 
entstandene Unterbewertung eines aktivierten Vermögensgegenstandes und stellt eine den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechende Vermögenslage der Gemeinde wieder her. Sofern zum Abschlussstichtag des ge-
meindlichen Jahresabschlusses eine Zuschreibung als Wertaufholung (Ertrag) vorgenommen wird, ist auch der 
mit dem zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstand verbundene Sonderposten (Aufwand) von der Gemein-
de entsprechend anzupassen. Bei der Aufstockung von Sonderposten ist zudem die Vorschrift des § 43 Absatz 3 
zu beachten, sodass daraus eine Umschichtung aus der allgemeinen Rücklage entsteht, weil zuvor die aus der 
Wertminderung eines Vermögensgegenstandes entstandenen gemeindlichen Erträge unmittelbar mit der allge-
meinen Rücklage zu verrechnen waren. 
 
 
5.3 Zu Satz 3 (Weiterleitung der Zuwendung und Sonderposten): 
 
Die Vorschrift enthält die ausdrückliche Vorgabe, dass bei erhaltenen Zuwendungen für Investitionen, die an 
Dritte weitergeleitet werden, ein Sonderposten nur gebildet werden darf, wenn die Gemeinde die geförderten 
Vermögensgegenstände als wirtschaftlicher Eigentümer zu aktivieren hat. Die Gemeinde erhält vielfach investive 
Zuwendungen, jedoch nicht immer für die eigene Vermögensbildung, sondern um diese zulässigerweise zur Er-
füllung gemeindlicher Aufgaben an Dritte weiterzuleiten (vgl. § 43 Absatz 2 GemHVO NRW). Die Gemeinde darf 
in diesen Fällen für die erhaltene investive Zuwendung nur dann einen Sonderposten in ihrer gemeindlichen Bi-
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lanz anzusetzen, wenn sie wirtschaftlicher Eigentümer des damit von Zuwendungsempfänger angeschafften 
Vermögensgegenstandes ist, an den die erhaltene Zuwendung weitergeleitet wurde.  
 
Dieser Sachverhalt ist u.a. davon abhängig, ob und wie der gemeindliche Zuwendungsbescheid an den Dritten 
oder die mit ihm geschlossene Vereinbarung ausgestaltet ist. Bei einer gemeindlichen Zuwendungsgewährung an 
einen Dritten mit Unterstützung durch Finanzmittel eines anderen Dritten muss die erhaltene Zuwendung bilanzi-
ell im Gleichklang mit der eigenen Zuwendungsgewährung behandelt werden. Die Bilanzierung des Sonderpos-
tens ist dann im Gleichklang mit der Bilanzierung des Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Von der Gemein-
de in dann auch in gleicher Art und Weise und entsprechend dem Zeitablauf der in der gemeindlichen Bilanz 
angesetzte Sonderposten ergebniswirksam aufzulösen. 
 
 
6. Zu Absatz 6 (Sonderposten für den Gebührenausgleich):  
 
6.01 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde ist nach dem Kommunalabgabengesetz berechtigt, Steuern, Gebühren und Beiträge zu erheben 
(vgl. § 1 Absatz 1 Satz 1 KAG NRW). Sie hat z. B. Benutzungsgebühren zu erheben, wenn eine Einrichtung oder 
Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient (vgl. § 6 Absatz 1 Satz 1 
KAG). Die Gebühren sind dabei nach der Inanspruchnahme der Einrichtung oder Anlage in Form eines Wirklich-
keitsmaßstabs zu bemessen (vgl. § 6 Absatz 3 Satz 1 KAG NRW). Außerdem soll das veranschlagte Gebühren-
aufkommen die voraussichtlichen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrich-
tung oder Anlage nicht übersteigen, sondern i.d.R. decken. Der Gebührenrechnung kann dabei ein Kalkulations-
zeitraum von höchstens drei Jahren zugrunde gelegt werden.  
 
Die gemeindliche Gebührenkalkulation ist damit eine Kalkulation vor dem Erhebungszeitraum. Nach der Kalkula-
tionsperiode werden mit einer Abrechnung die zuvor kalkulierten Kosten durch einen Vergleich der „Soll-Werte“ 
mit den „Ist-Werten“ überprüft, sodass sich daraus ggf. Überdeckungen oder Unterdeckungen aufgrund des tat-
sächlichen Gebührenaufkommens ergeben können. Im Rahmen der gemeindlichen Gebührenkalkulation entste-
hende Überdeckungen oder Unterdeckungen müssen gleichzeitig Erträge oder Aufwendungen in der jeweiligen 
Teilergebnisrechnung sein. Sie entfalten dadurch haushaltsmäßige Wirkungen, so die entstandenen Differenzen 
eine Bedeutung für die gemeindliche Bilanzierung erlangen. 
 
Das haushaltsmäßige Ergebnis in einer Teilergebnisrechnung für einen Aufgabenbereich mit Gebührenkalkulati-
on stellt dabei entweder einen Überschuss oder einen Fehlbetrag dar, soweit tatsächlich kein Ausgleich erzielt 
wird. Ein haushaltsmäßiger Überschuss als Überdeckung oder ein Fehlbetrag als Unterdeckung kann entstehen, 
wenn sich im Rahmen der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft herausstellt, dass z. B. die Inan-
spruchnahme der gemeindlichen Einrichtung höher oder niedriger als geplant erfolgte. Ein solches haushaltswirt-
schaftliches Ergebnis muss nicht mit dem Ergebnis der Gebührenkalkulation identisch sein. In die gemeindliche 
Gebührenkalkulation sind z. B. - anders als im gemeindlichen Haushalt - kalkulatorische Kosten einzubeziehen, 
weil die Gebührenkalkulation auf Kostenbasis vorzunehmen ist.  
 
Ein Überschuss oder ein Fehlbetrag in einer solchen „gebührenmäßigen“ Teilergebnisrechnung im gemeindlichen 
Jahresabschluss wird deshalb als „Haushaltsmäßige Überdeckung in Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulati-
on“ oder als „Haushaltsmäßige Unterdeckung …“ bezeichnet. Er muss von der Gemeinde in der nächsten betref-
fenden Gebührenkalkulation berücksichtigt werden, denn er unterliegt den Bestimmungen über den Ausgleich der 
Kostenüberdeckung oder Kostenunterdeckung nach § 6 Absatz 2 Satz 3 KAG NRW. Die Gemeinde hat dabei 
eigenverantwortlich im Sinne des KAG NRW über die Vornahme des Ausgleichs zu entscheiden. 
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6.02 Die Abbildung der Gebührenkalkulation 
 
Im NKF kann in den Teilplänen des gemeindlichen Haushaltsplans die Belastungen der Gebührenzahler durch 
die Abbildung von kalkulatorischen Kosten der jeweiligen kostenrechnenden Einrichtung dargestellt werden (vgl. 
§ 4 GemHVO NRW). Die Gemeinde kann dazu jeweils die Differenz zwischen kalkulatorischen Kosten der gebüh-
renrechnenden Einheit und dem haushaltsmäßigen Aufwendungen der Gemeinde zusätzlich bzw. nachrichtlich 
dadurch aufzeigen. In den betreffenden Teilergebnisplänen in ihrem Haushaltsplan kann mit einer ergänzenden 
Abbildung die Belastungen der Gebührenzahler insgesamt durch eine Überleitung des haushaltsmäßigen Ergeb-
nisses zum Saldo der Gebührenkalkulation dargestellt werden (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Überleitung des haushaltsmäßigen Ergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation 
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Abbildung 593 „Die Überleitung des haushaltsmäßigen Ergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation“ 
 
Das NKF legt in allen Produktbereichen des gemeindlichen Haushalts die Abschreibungen auf der Basis von 
Anschaffungs- und Herstellungskosten fest. Ferner können nur die tatsächlichen Zinsaufwendungen produktbe-
reichsbezogen ausgewiesen werden. Nur diese aufwendungsgleichen Kosten dürfen im gemeindlichen Haus-
haltsplan abgebildet werden. In der Praxis der Gebührenhaushalte bzw. der Gebührenkalkulation können die 
Abschreibungen auf der Basis von Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder von Wiederbeschaffungszeitwer-
ten zu ermittelt werden. Außerdem sind die kalkulatorischen Zinsen auf das gesamte betriebsnotwendige Kapital 
abzüglich Zuwendungen und Beiträge zu berechnen. Die Einbeziehung solcher kalkulatorischen Kosten in den 
gemeindlichen Haushalt erfordert eine klare Abgrenzung zur Gebührenberechnung. Andernfalls könnte die Klar-
heit und Übersichtlichkeit des gemeindlichen Haushaltsplans beeinträchtigt werden.  
 
Der Gemeinde bleibt es dabei freigestellt, ob sie dafür den betreffenden Teilplan bzw. Teilergebnisplan ihres 
Haushaltsplans entsprechend erweitern oder eine ergänzende textliche Darstellung vornehmen. In den Fällen, in 
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denen zur besseren Nachvollziehbarkeit der umfassenden gemeindlichen Aufgabenerfüllung für die „Gebühren-
haushalte“ eigenständige produktorientierte Teilpläne aufgestellt und unter Beachtung der betroffenen Produktbe-
reiche in den Haushaltsplan integriert werden, müssen dann auch im Jahresabschluss entsprechende Teilrech-
nungen vorgenommen werden (vgl. § 40 GemHVO NRW). 
 
 
6.03 Der Begriff „Kostenrechnende Einrichtung“ 
 
Die Pflicht zur Bilanzierung von Kostenüberdeckungen entsteht im unmittelbaren Zusammenhang mit kosten-
rechnenden Einrichtungen der Gemeinde. Als solche Einrichtungen werden im Zusammenhang mit der Vorschrift 
gemeindliche Organisationseinheiten angesehen, die i.d.R. und überwiegend und im Zusammenhang mit dem 
Abgabenrecht durch Gebühren finanziert werden. Das Kriterium „überwiegend“ gilt dabei als erfüllt, wenn die 
Einrichtung weniger als die Hälfte des Gesamtbedarfs an allgemeinen Deckungsmitteln erhält. Die Gebühren 
stellen dabei eine Gegenleistung eines Dritten für die von der Gemeinde vorgenommene Dienstleistung dar.  
 
Ob eine kostenrechnende Einrichtung besteht, hängt daher nicht vom wirtschaftlichen Handeln der Einrichtung 
bzw. der Gemeinde ab. Vielmehr bestehen kostenrechnende Einrichtungen für die Durchführung gemeindlicher 
Aufgaben i.d.R. oft dort, wobei die gemeindliche Dienstleistung einem abgrenzbaren Adressatenkreis zugute-
kommen soll. Die von der Gemeinde zu erhebenden Gebühren in diesen Bereichen sollen daher auch grundsätz-
lich so bemessen werden, dass die Nutznießer auch vollständig die Kosten dafür tragen. 
 
 
6.04 Die sachbezogene Abgrenzung 
 
Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für den Gebührenausgleich“ sind bei einer engen Auslegung nur die 
haushaltsmäßigen Überdeckungen aus einzelnen gemeindlichen Aufgabenbereichen anzusetzen, die aufgrund 
einer Gebührenkalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz entstanden und entsprechend dieser rechtlichen 
Grundlage gegenüber den Gebührenzahlern wieder auszugleichen sind. Es bedarf jedoch einer erweiterten Aus-
legung, weil auch in anderen fachlichen Aufgabenbereichen der gemeindlichen Verwaltung besondere allgemeine 
Ausgleichsverpflichtungen bzw. gebührenähnliche Ausgleichsverpflichtungen gegenüber den zuvor Herangezo-
genen bestehen können.  
 
Die allgemeinen Ausgleichsverpflichtungen der Gemeinde sollen angesetzt werden, die dem abgelaufenen Haus-
haltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind und noch nicht durch einen Leistungsbescheid konkret umgesetzt wur-
den, auch wenn die Verpflichtungen haushaltsmäßig der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde zuzuord-
nen sind. Die Ausgleichsansprüche der Gemeinde sind dagegen im Anhang im Jahresabschluss anzugeben, 
sofern nicht die Gemeinde durch einen Leistungsbescheid ihre Ansprüche konkretisiert und geltend gemacht hat, 
sodass die Gemeinde in entsprechenden Umfang eine Forderung bilanzieren kann. Auf die Form der Erfüllung 
der Verpflichtung bzw. des Austausches zwischen der Gemeinde und dem betroffenen Dritten kommt es dabei 
nicht an, z. B. Aufrechnung, Verrechnung oder Erstattung.  
 
Für die Bilanzierung bietet sich deshalb ggf. eine unmittelbare Untergliederung des Bilanzpostens oder „Davon-
Vermerke“ an. Diese Differenzierung ist von der örtlichen Bedeutung des jeweils betroffenen Aufgabenbereiches 
abhängig. Es ist aber grundsätzlich ausreichend, differenzierte Angaben zur Zusammensetzung dieses Sonder-
postens im Anhang im Jahresabschluss zu machen. Dazu gehört z. B. dass in den Fällen, in denen der Wertan-
satz aus mehreren Überdeckungen gebildet wurde, der Anhang die damit zusammenhängenden Einzelangaben 
aus den örtlichen Gebührenkalkulationen enthalten soll. 
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6.1 Zu Satz 1 (Überdeckung in Teilergebnisrechnungen mit Gebührenkalkulation): 
 
Die Gemeinde ist nach § 6 Absatz 3 KAG verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende 
eines Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszu-
gleichen. Dieses bedeutet, dass die Gemeinde den erzielten Überschuss haushaltsmäßig nicht frei verwenden 
darf, sondern sie den erzielten Überschuss den Gebührenzahlern wieder zugutekommen lassen bzw. im nächs-
ten Kalkulationszeitraum anrechnen muss. Diese Verpflichtung der Gemeinde muss auch bilanziell transparent 
gemacht werden. Aus wirtschaftlicher Sicht könnte dafür eine Rückstellung in Betracht kommen, denn die Gebüh-
renzahler sind als Gläubiger im Sinne einer Außenverpflichtung anzusehen. Eine in der gemeindlichen Bilanz 
angesetzte Rückstellung darf aber nur dann ergebniswirksam aufgelöst werden darf, wenn der Grund für die 
Rückstellungsbildung entfallen ist, die Gemeinde bei der Gebührenkalkulation aber eine „Rückgabeverpflichtung“ 
bzw. Aufrechnungsverpflichtung hat, soll die Rückstellung dafür nicht in Betracht kommen.  
 
Für die bilanzielle Abbildung ist aber die Bildung eines Sonderpostens vorgesehen. Diese Zuordnung stellt keine 
unvertretbare Abweichung von dem Gedanken der Abbildung von gemeindlichen Verpflichtungen dar, denn dem 
vorgesehenen Sonderposten kommt in der gemeindlichen Bilanz auch Fremdkapitalcharakter zu. Die gesonderte 
Erfassung stellt dabei keine „Verrechnungspflichten“ der Gemeinde im steuerrechtlichen Sinne dar. Die Einhal-
tung der aufgezeigten gemeindlichen Verpflichtung soll vielmehr durch den Ausweis eines besonderen „Sonder-
postens für den Gebührenausgleich“ für den erzielten „Überschuss“ auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz 
gewährleistet und transparent gemacht werden.  
 
Die Gemeinde muss zudem bei einem gemeindlichen Aufgabenbereich mit Gebührenkalkulation, für den in der 
Teilergebnisrechnung des produktorientierten Teilplans ein positives Ergebnis (Saldo größer als Null) ausgewie-
sen wird, im Rahmen der gemeindlichen Buchführung sicherstellen, dass dieser „Überschuss“ wieder zweckent-
sprechend dem Aufgabenbereich zur Verfügung steht. Dabei ist einerseits zu berücksichtigen, dass der Über-
schuss im abgelaufenen Haushaltsjahr ertragswirksam entstanden ist, andererseits aber die Auflösung der zu 
passivierenden Sonderposten (bilanzierte Überschüsse) ebenfalls ertragswirksam ist.  
 
Die Ergebniswirksamkeit des erzielten Überschusses muss deshalb im abzurechnenden Haushaltsjahr eliminiert 
werden, damit dieser Betrag dann in dem Haushaltsjahr, in dem der gebührenrechtliche Ausgleich vorgenommen 
werden soll, die notwendige Ergebniswirksamkeit eintreten kann. Eine Ertragserfassung in beiden Haushaltsjah-
ren ist unzulässig. Ein haushaltsmäßiger Ertrag kann nur in einem Haushaltsjahr entstehen und muss, soweit 
daraus ein gebührenrechtlicher Überschuss entsteht, aus rechtlichen Gründen dem Haushaltsjahr wirtschaftlich 
zugerechnet werden, in dem die gebührenrechtliche Ausgleichspflicht nach der o.a. Vorschrift umgesetzt wird. 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass das Ergebnis der betreffenden Teilergebnisrechnung nicht zwin-
gend mit der Gebührenkalkulation bzw. dem „Gebührenhaushalt“ übereinstimmen muss, denn es bestehen Un-
terschiede zwischen beiden Teilen, z. B. wegen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung oder kalkulatori-
schen Zinsen und effektiven Schuldzinsen. Erst wenn in der betreffenden Teilergebnisrechnung zusätzlich eine 
Überleitung des haushaltsmäßigen Ergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation enthalten ist, werden diese 
Unterschiede auch im Jahresabschluss transparent gemacht. Diese ergänzende Darstellung verändert jedoch 
nicht die haushaltsmäßige Bildung des o.a. Sonderpostens und den Betrag der Zuführung.  
 
 
6.2 Zu Satz 2 (Unterdeckung in Teilergebnisrechnungen mit Gebührenkalkulation): 
 
Die Gemeinde soll nach § 6 Absatz 3 KAG NRW eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines 
Kalkulationszeitraumes entstandene Kostenunterdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder ausgleichen. 
Eine solche Kostenunterdeckung in der Gebührenkalkulation muss nicht zwingend auch eine haushaltsmäßige 
Unterdeckung in der betreffenden Teilergebnisrechnung sein. Besteht jedoch eine haushaltsmäßige Unterde-
ckung in der betreffenden Teilergebnisrechnung dürfte i.d.R. auch eine Kostenunterdeckung in der Gebührenkal-
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kulation bestehen. Der Bilanzierung einer haushaltsmäßigen Unterdeckung steht das Realisationsprinzip wie 
auch das Imparitätsprinzip entgegen (vgl. § 32 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO NRW).  
 
Eine entstandene haushaltsmäßige Unterdeckung in der betreffenden Teilergebnisrechnung eines Aufgabenbe-
reiches mit Gebührenkalkulation ist deshalb zusammen mit dem Umfang der entstandenen Kostenunterdeckung 
in der Gebührenkalkulation im Anhang anzugeben. Diese Angabepflicht besteht unabhängig davon, ob, wann und 
in welchem Umfang die entstandene Unterdeckung tatsächlich in zulässiger Weise unter Beachtung der Vor-
schriften des KAG NRW ausgeglichen werden soll. Besteht eine ausgeglichene Teilergebnisrechnung eines Auf-
gabenbereiches mit Gebührenkalkulation, gleichwohl aber eine Kostenunterdeckung in der Gebührenkalkulation 
kann dazu freiwillig eine Angabe im Anhang gemacht werden, wenn sie von haushaltsmäßiger Bedeutung ist und 
eine wichtige Angabe darstellt (vgl. § 44 Absatz 2 GemHVO NRW).  
 
 
7. Zu Absatz 7 (Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag): 
 
7.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Vorschrift des § 75 Absatz 7 GO NRW enthält für die Gemeinde ein Überschuldungsverbot. Dazu wird weiter 
bestimmt, dass eine Gemeinde überschuldet ist, wenn nach der gemeindlichen Bilanz das Eigenkapital aufge-
braucht ist (vgl. § 41 GemHVO NRW). Der Tatbestand der Überschuldung ist dann gegeben, wenn die Wertan-
sätze der Passivposten (Eigenkapital und Verpflichtungen) die Wertansätze der Aktivposten (Anlagevermögen 
und Umlaufvermögen) unter Berücksichtigung der Rechnungsabgrenzung übersteigen. Im Falle einer Überschul-
dung ist auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz unter der Bezeichnung "Nicht durch Eigenkapital gedeckter 
Fehlbetrag" ein rechnerischer Gegenposten zum gemeindlichen Eigenkapital gesondert anzusetzen. Bei dieser 
bilanziellen Sachlage weist das Eigenkapital einen negativen Betrag (< 0 Euro) auf, der sich als Summe aus den 
Ansätzen der Bilanzposten „Allgemeine Rücklage“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss/-
Jahresfehlbetrag“, jedoch ohne den Ansatz der Sonderrücklagen ergibt.  
 
Die bilanzierten Sonderrücklagen bleiben wegen ihrer zweckbezogenen Bindung bei dieser Berechnung als Ei-
genkapitalposten unberücksichtigt, denn sie haben den Zweck, den Teil des gemeindlichen Eigenkapitals zweck-
bezogen zu binden, der mit aktivierten Vermögensgegenständen in Verbindung steht und ihn einer freien Ver-
wendbarkeit nicht zugänglich zu machen. Soweit ein solcher Posten in der gemeindlichen Bilanz angesetzt ist 
und sich ein weiterer Jahresfehlbetrag bei der Gemeinde ergibt, ist dieser gesonderte Bilanzposten auf der Aktiv-
seite entsprechend zu erhöhen. Außerdem bedarf es im Falle des Ausweises eines solchen Postens auf der 
Aktivseite der gemeindlichen Bilanz einer ausführlichen Erläuterung der eingetretenen besonderen örtlichen Ge-
gebenheiten im gemeindlichen Jahresabschluss, und zwar sowohl im Anhang als auch im Lagebericht.  
 
 
7.2 Der Bilanzausweis der Überschuldung 
 
Die Gemeinde hat in den Fällen, in denen zum Abschlussstichtag das gesamte Eigenkapital aufgezehrt ist und 
sich dadurch in der gemeindlichen Bilanz ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten ergibt, den ent-
sprechenden Betrag auf der Aktivseite der Bilanz unter dem gesonderten Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag“ anzusetzen. Dieser letzte Posten auf der Aktivseite der Bilanz stellt eine rechnerische 
Korrekturgröße zum gemeindlichen Eigenkapital dar und ist daher weder als ein Vermögensgegenstand noch als 
ein Instrument der Rechnungsabgrenzung anzusehen. Vielmehr soll durch diesen gesonderten Bilanzposten 
lediglich die eingetretene bilanzielle Überschuldung der Gemeinde aufgezeigt werden. Mit diesem besonderen 
Bilanzposten auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz wird verhindert, dass das gemeindliche Eigenkapital als 
negativer Kapitalbetrag auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist.  
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Der vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen weist für die Bilanzierung eines nicht durch 
Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages keine gesonderte Kontengruppe aus (vgl. Nr. 1.5.2 des Runderlasses des 
Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Ist ein solcher Fehlbetrag in der gemeindlichen Bilanz 
auszuweisen und dafür ein Bestandskonto erforderlich, soll die Kontengruppe 19 „Aktive Rechnungsabgrenzung“ 
auf die Kontengruppe „Aktive Rechnungsabgrenzung und Überschuldung“ erweitert und für ein einzurichtendes 
Bestandskonto die Kontenart 199 „Überschuldung“ genutzt werden.  
 
  
7.3 Der Sanierungsplan zur Beseitigung der Überschuldung 
 
Bei einer eingetretenen Überschuldung der Gemeinde, die durch den Ansatz des Postens „Nicht durch Eigenkapi-
tal gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen wird (vgl. § 43 Absatz 7 i.V.m. 
§ 41 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO NRW), muss der Blick zwingend auf den Aufbau von Eigenkapital gerichtet 
werden, der auch die notwendige Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs einschließt. Der bestehende Ver-
stoß gegen das Verbot der Überschuldung (vgl. § 75 Absatz 7 GO NRW) steht im Mittelpunkt der Betrachtung, 
sodass die notwendigen Gegenmaßnahmen der Gemeinde auf die Beendigung dieses Verstoßes zielen müssen.  
 
Derzeit können noch keine sinnvollen und sachgerechten Eigenkapitalgrößen für die Gemeinden als Wertansatz 
der allgemeinen Rücklage (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 1 GemHVO NRW) bestimmt werden. Gleichwohl besteht 
nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften eine zu erfüllende Mindestanforderung für die Gemeinde. So müssen 
von einer Gemeinde auf jeden Fall zielgerichtete haushaltswirtschaftliche Maßnahmen ergriffen werden, damit auf 
der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz kein Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ mehr aus-
zuweisen ist. Aus diesem Sachverhalt folgt auch, dass ggf. auf eine längere Zeit vielfältige Gegenmaßnahmen 
von der Gemeinde umgesetzt werden müssen, um eine künftige Überschuldung wirksam auf Dauer zu vermei-
den. Dies erfordert wegen der besonderen Ziel- und Zwecksetzung einen geeigneten Sanierungsplan als Eigen-
kapitalaufbaukonzept (EAK). Mit dem Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW sind dagegen andere 
Strategien verbunden.  
 
Der Sanierungsplan wird als umfassendes Sanierungskonzept zum zukunftsorientierten Leitfaden (Gesamtkon-
zept der Gemeinde), in dem die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die Sicherung der stetigen Aufgabener-
füllung der Gemeinde und die Steuerung des Haushalts sowie den Erhalt des Eigenkapitals festgelegt werden. 
Gleichzeitig muss der Sanierungsplan ein erweitertes Planungssystem als der Haushaltsplan enthalten, das als 
Handlungsrichtschnur dienen soll und deshalb die konkreten und akuten Schritte aufzuzeigen hat, die sofort und 
in der weiteren Zukunft von der Gemeinde zu gehen sind. Besondere Eckpunkte sowie die Chancen und Risiken 
für die Gemeinde sind dabei besonders herauszustellen. Der Sanierungsplan verkörpert somit eine Leitlinie für 
das Handeln der Gemeinde und für die Verhandlungen mit Dritten.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 44 
Anhang 

 
(1) 1Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzu-
geben. 2Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen 
und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. 3Die Anwendung 
von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. 4Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass 
sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. 
 
(2) 1Gesondert anzugeben und zu erläutern sind: 
1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, 
2. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigen-

kapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis und Finanzpla-
nung, 

3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilan-
zierungsmethoden, 

4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 
gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages, 

5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5, sofern es sich 
um wesentliche Beträge handelt, 

6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Ab-
schreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen, 

7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen, 
8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,  
9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen. 

2Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sach-
verhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können und weitere wichtige 
Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgese-
hen sind. 
  
(3) Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 45 
bis 47 beizufügen. 

 
 
Erläuterungen zu § 44: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Der Anhang als Bestandteil des gemeindlichen Jahresabschlusses 
 
1.1 Die Aufgaben des Anhangs 
 
1.1.1 Allgemeine Anforderungen 
 
Der gemeindliche Anhang enthält als fünftes Element des gemeindlichen Jahresabschlusses notwendige und 
sachgerechte Erläuterungen zu einzelnen Posten der gemeindlichen Bilanz und zu den Positionen der Ergebnis-
rechnung und der Finanzrechnung der Gemeinde, insbesondere auch zu Sachverhalten, die nicht in diesen Be-
standteilen des Jahresabschlusses betragsmäßig gesondert abgebildet sind (vgl. § 37 GemHVO NRW). Er soll im 
Zusammenhang mit der gemeindlichen Bilanz und der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung und den 
Teilrechnungen ermöglichen, dass der gemeindliche Jahresabschluss, bezogen auf den Abschlussstichtag, ein 
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den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde vermittelt. Die Anhangsangaben dienen dabei nicht allein und nicht vorrangig dazu, die Betragsanga-
ben verständlich zu machen. Die Aufgabe des Anhangs ist es, insgesamt Informationen über die Ergebnisse der 
gemeindlichen Geschäftsvorfälle und des Verwaltungshandelns im Haushaltsjahr zu geben, insbesondere dann, 
wenn diese nicht in die gemeindliche Bilanz aufgenommen worden sind.  
 
Für die Angaben im Anhang soll regelmäßig eine sachgerechte Differenzierung entsprechend der Posten der 
gemeindlichen Bilanz und der Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung bestehen, um in Form 
von einzelnen Daten und Erläuterungen ergänzende Informationen aufzuzeigen. Wichtige Angaben zu den ge-
meindlichen Teilrechnungen können gesondert erfolgen oder in die Darstellungen zur Ergebnisrechnung und der 
Finanzrechnung einfließen. Die Pflicht, im gemeindlichen Anhang besondere wirtschaftliche Verhältnisse der 
Gemeinde gesondert anzugeben, entsteht durch ausdrückliche Vorgaben in einer Vielzahl von haushaltsrechtli-
chen Vorschriften, z. B. für außerplanmäßige Abschreibungen in § 35 Absatz 5 GemHVO NRW.  
 
Die Angaben im gemeindlichen Anhang müssen dabei den im Haushaltsjahr entstandenen tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechen und richtig und vollständig sowie nachvollziehbar wieder gegeben werden. Der Anhang im 
Jahresabschluss der Gemeinde soll daher neben seiner Beschreibung auch eine Ergänzung, Korrektur und Ent-
lastung von Bilanz sowie zur Ergebnisrechnung und Finanzrechnung bezwecken und deren Interpretation durch 
die Jahresabschlussadressaten unterstützen. Ihm kommen deshalb besondere Funktionen und Pflichten hinsicht-
lich der Informationsvermittlung zu. Der Anhang soll zudem so gegliedert sein, dass auf einfach Art und Weise ein 
Zusammenhang zur Bilanz sowie zur Ergebnisrechnung und Finanzrechnung hergestellt werden kann. 
 
 
1.1.2 Die Berücksichtigung der Adressaten 
 
Der Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss erfüllt seine Aufgaben nicht vollständig, wenn dieser Bestandteil 
des Jahresabschlusses von der Gemeinde nicht auch adressatenbezogen gestaltet wird. Die im Anhang enthal-
tenen Informationen müssen für alle Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft verständlich und nach-
vollziehbar sein. Dadurch kann eine Transparenz über die örtlichen Ergebnisse der Haushaltswirtschaft ein-
schließlich des Standes von Vermögen und Schulden geschaffen werden. Diese Sachlage erfordert, die im An-
hang zu gebenden Informationen und deren Verständlichkeit auch aus dem Blickwinkel der Adressaten zu beur-
teilen. Der Adressatenkreis besteht dabei aus einer unbestimmten Zahl von Interessengruppen und Personen mit 
unterschiedlichen Informationsbedürfnissen und Transparenzansprüchen. Außerdem ist zu beachten, dass die 
Einsichtnahme Jahresabschluss der Gemeinde bis zum Jahresabschluss des folgenden Haushaltsjahres besteht 
(vgl. § 96 Absatz 2 GO NRW). 
 
 
1.2 Die allgemeinen Funktionen des Anhangs 
 
1.2.1 Allgemeine Zwecke 
 
Der Anhang hat eine übergeordnete Aufgabenstellung und darf nicht dazu genutzt werden, um auf einen Wertan-
satz in der gemeindlichen Bilanz oder einer Position in der Ergebnisrechnung zu verzichten. Er hat daher auch 
keine Ersatzfunktion. Im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses lediglich nur eine Angabe im Anhang zu 
machen, würde mit den gesetzlichen Vorschriften und den GoB nicht in Einklang stehen, zumal sich die gemeind-
liche Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Teilrechnungen auf die unbedingt notwendigen 
zahlenmäßigen Angaben beschränken. Der gemeindliche Anhang sichert damit auch das Zusammenwirken die-
ser Bestandteile des gemeindlichen Jahresabschlusses (vgl. § 37 GemHVO NRW). 
 
Die unterschiedlichen Funktionen des Anhangs im gemeindlichen Jahresabschluss sollen dazu beitragen, dass 
der Jahresabschluss der Gemeinde ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
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Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Nachfolgend die Funktionen des gemeindlichen 
Anhangs im Einzelnen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Funktionen des gemeindlichen Anhangs  

 
 

Erläuterungsfunktion 
 
 

Korrekturfunktion 
 
 

Entlastungsfunktion 
 
 

Ergänzungsfunktion 
 

Abbildung 594 „Die Funktionen des gemeindlichen Anhangs“ 
 
 
1.2.2 Die Erläuterungsfunktion 
 
Im gemeindlichen Anhang sind die Posten der gemeindlichen Bilanz und die Positionen der gemeindlichen Er-
gebnisrechnung zu erläutern. Auch weitere Informationen, die das durch den gemeindlichen Jahresabschluss zu 
vermittelnde Bild konkretisieren und für die Adressaten des Jahresabschlusses nachvollziehbarer machen, hat 
der Anhang zu enthalten, denn ihm kommt eine allgemeine sowie eine spezifische Erläuterungsfunktion zu. 
 
 
1.2.3 Die Korrekturfunktion 
 
Im gemeindlichen Anhang enthaltene Angaben können die Beurteilung der gemeindlichen Bilanz sowie der ge-
meindlichen Ergebnisrechnung ggf. relativieren, z. B. durch die erforderliche Angabe über die von der Gemeinde 
angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Insbesondere in den Fällen, in denen der gemeindliche 
Jahresabschluss kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild mehr vermitteln kann, kommt dem 
Anhang insoweit eine Korrekturfunktion zu. Durch die im Anhang enthaltenen Informationen sollen außerdem die 
Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses vor Fehleinschätzungen über die wirtschaftliche Lage der 
Gemeinde sowie vor Fehlentscheidungen geschützt werden, sodass dem gemeindlichen Anhang in solchen Fäl-
len auch eine Schutzfunktion zukommt. 
 
 
1.2.4 Die Entlastungsfunktion 
 
Im gemeindlichen Anhang bewirken die von der Gemeinde zu gebenden pflichtigen oder freiwilligen Angaben, 
dass diese Angaben insoweit nicht in der gemeindlichen Bilanz und/oder in der gemeindlichen Ergebnisrechnung 
enthalten sein müssen. Den Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses werden dadurch alle notwendigen 
Informationen gegeben. Dem Anhang kommt insoweit eine Entlastungsfunktion in Bezug auf die gemeindliche 
Bilanz und Ergebnisrechnung zu. Insbesondere die Benennung der Ausübung von Ausweiswahlrechten sowie 
Aussagen über die tatsächliche Gestaltung der gemeindlichen Bilanz und Ergebnisrechnung, z. B. die Zusam-
menfassung von Posten oder Positionen, bewirken die Entlastungsfunktion des gemeindlichen Anhangs. Dadurch 
wird die Aussagefähigkeit des gemeindlichen Jahresabschlusses erhalten. 
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1.2.5 Die Ergänzungsfunktion 
 
Dem gemeindlichen Anhang kommt auch eine Ergänzungsfunktion zu, wenn die erforderlichen Daten nicht aus 
den sonstigen Bestandteilen des gemeindlichen Jahresabschlusses ableitbar sind. Der Anhang muss dann die 
notwendigen Angaben enthalten, ggf. auch aufgliedern und erläutern, ggf. auch begründen. So kann der Anhang 
z. B. auch Auskunft über nicht bilanzierungsfähige Sachverhalte bei der Gemeinde geben, die aber zur Beurtei-
lung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde zur Verfügung zu stellen sind. 
 
 
1.2.6 Die Verwendung von Informationsbegriffen 
 
Für die Informationsvermittlung durch den Anhang als Bestandteil des gemeindlichen Jahresabschlusses können 
einige Begriffe zur Anwendung kommen, durch die unmittelbar die Verständlichkeit der an die Adressaten des 
gemeindlichen Jahresabschlusses zu gebenden Informationen verbessert werden kann. Dazu zählen die folgen-
den Informationsbegriffe (vgl. Abbildung). 
 

 
Informationsbegriffe im gemeindlichen Anhang  

 
 

BEGRIFFE 
 

INHALTE 

Angabe 

 
Benennung eines gemeindlichen Sachverhaltes ohne 
weitere Zusatzinformationen in zahlenmäßiger oder be-
schreibender Form. 
 

Ausweis 

 
Benennung eines gemeindlichen Sachverhaltes in zah-
lenmäßiger oder mengenmäßiger Hinsicht (Anzahl, Grö-
ße, Menge). 
 

Aufgliederung 

 
Aufteilung einer Einheit in einzelne Teile, Segmente oder 
Komponenten nach sachlichen Kennzeichen, Merkmalen 
oder Besonderheiten, um die Zusammensetzung zu erläu-
tern. 
 

Erläuterung 

 
Beschreibung eines gemeindlichen Sachverhaltes, sodass 
dessen Inhalt und/oder Ursache für die Adressaten des 
gemeindlichen Jahresabschlusses verständlich wird. 
 

Darstellung 

 
Verdeutlichung eines gemeindlichen Sachverhaltes durch 
Aufgliederung oder Erläuterung in zahlenmäßiger oder 
beschreibender Form. 
 

Begründung 

 
Offenlegung von Überlegungen und Argumenten der 
Gemeinde in beschreibender Form, bei der ein gewisses 
Tun oder Unterlassen der Gemeinde nachvollziehbar 
gemacht werden soll. 
 

 Abbildung 595 „Informationsbegriffe im gemeindlichen Anhang“ 
 
In diesem Zusammenhang kann es vorkommen, dass gemeindliche Informationen, die im Anhang im gemeindli-
chen Jahresabschluss gegeben werden, gleichzeitig unter mehrere Informationsbegriffe fallen. Mit der Ausfüllung 
und Anwendung dieser Informationsbegriffe zur Erfüllung der gemeindlichen Berichterstattungspflichten besteht 
für die Gemeinde eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihre örtlichen Sachverhalte zu erläutern, um das Bild der eige-
nen wirtschaftlichen Lage der Gemeinde zutreffend darzustellen. 
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2. Die Berichterstattung im Anhang 
 
2.1 Die Erläuterungspflichten 
 
Durch den Anhang soll es den Adressaten des Jahresabschlusses ermöglicht werden, die wirtschaftliche Lage 
der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. Dieses Ziel sowie die Aussagefähigkeit des Anhangs soll auch 
dadurch gewährleistet werden, dass zusätzlich zur Generalklausel des Absatzes 1 der Vorschrift in Absatz 2 nur 
wenige gewichtige Sachverhalte benannt sind, die eine gesonderte Erläuterungspflicht im Anhang auslösen. Alle 
Angaben im Anhang (Pflichtangaben, Wahlpflichtangaben, zusätzliche Angaben) müssen wahr, klar und über-
sichtlich sowie so vollständig sein, dass der Anhang die an ihn gestellten Anforderungen erfüllt und der Jahresab-
schluss das in § 95 Absatz 1 GO NRW geforderte Bild über die tatsächliche wirtschaftliche Lage der Gemeinde 
vermittelt. Daher müssen sich die Angaben im Anhang immer auf den aktuellen Jahresabschluss und nicht auf 
vorhergehende Jahresabschlüsse beziehen.  
 
Hinsichtlich der Inhalte, des Umfanges und der Bedeutung des Anhangs sowie der darin zu machenden Angaben 
über wichtige gemeindliche Sachverhalte finden u.a. die Grundsätze Klarheit, Wesentlichkeit, Vollständigkeit und 
Übersichtlichkeit Anwendung. Auf eine Verständlichkeit der im Anhang enthaltenen Angaben und Erläuterungen 
ist großer Wert zu legen. Eine Bezugnahme auf die betreffenden haushaltsrechtlichen Vorschriften darf nicht 
dazu führen, die zu machenden Angaben zu einer Kurzform zu verdichten. Im gemeindlichen Anhang aufgenom-
mene Verweise auf Angaben aus Vorjahren entbinden nicht von den Erläuterungspflichten zum aktuellen Jahres-
abschluss. Außerdem besteht keine Wahlmöglichkeit, die zu machenden Angaben statt im Anhang im Lagebe-
richt zu machen. Die Angaben im Lagebericht können die Angaben des Anhangs ergänzen aber nicht ersetzen.  
 
Im gemeindlichen Anhang bedarf es jedoch keines Hinweises, z. B. in Form von Fehlanzeigen, dass erläute-
rungspflichtige Sachverhalte im betreffenden Haushaltsjahr vor Ort nicht aufgetreten sind. Ein Nichtvorhanden-
sein von Angaben im Anhang bedeutet grundsätzlich immer, dass derartige Sachverhalte bei der Gemeinde vor 
Ort nicht vorliegen. Alle Angaben müssen informationsrelevant sein und dürfen durch eine Vielzahl von nicht 
relevanten Angaben nicht verschleiert werden. Nur bei freiwilligen Angaben besteht eine Wahlmöglichkeit zwi-
schen dem Anhang und dem Lagebericht, doch sollten dann die notwendigen Verweise gemacht werden.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass auch die freiwilligen Angaben im gemeindlichen Anhang der 
Prüfungspflicht im Rahmen des Jahresabschlusses unterliegen. Sie sollten zudem sich nicht nur auf ausgewählte 
positive Sachverhalte richten, sondern sich auch auf negative Tatbestände beziehen. Ob zudem Schutzklauseln 
zu beachten sind, die zum Unterlassen von Angaben im Anhang führen können, muss im Einzelfall durch die 
Gemeinde vor Ort geprüft und entschieden werden (vgl. § 286 Absatz 1 HGB). Die Vorschrift des § 95 Absatz 2 
GO NRW bleibt davon unberührt, denn sie betrifft den Lagebericht und nicht die Berichterstattung im Anhang.  
 
 
2.2 Das Unterlassen von Angaben 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Anhangs ist von der Gemeinde nicht nur zu prüfen, welche Angaben in den ge-
meindlichen Anhang aufzunehmen sind, sondern auch, welche Angaben zu unterlassen sind. So kann es erfor-
derlich sein, aus Datenschutz- und/oder Geheimhaltungsgründen bestimmte Angaben und Erkenntnisse nicht 
allgemein öffentlich zu machen, sodass in der öffentlichen Beratung des Rates über den gemeindlichen Jahres-
abschluss nur ausgewählte geeignete Unterlagen allgemein verfügbar gemacht werden. Auch andere Gründe der 
Gemeinde können dazu führen, dass auf die Veröffentlichung bestimmter Teile des gemeindlichen Jahresab-
schlusses zu verzichten ist. Das Unterlassen von Angaben im gemeindlichen Anhang ist daher von der Gemeinde 
unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und Gegebenheiten abzuwägen.  
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In eine solche örtlich vorzunehmende Abwägung müssen die berechtigten Interessen der Adressaten des ge-
meindlichen Jahresabschlusses sowie das Transparenzgebot sowie die Belange des Gemeinwohls einbezogen 
und gewichtet werden. Die Entscheidung der Gemeinde über das Unterlassen von Angaben im gemeindlichen 
Anhang ist zu begründen und zu dokumentieren. Sie ist in die Prüfung des gemeindlichen Jahresabschlusses 
einzubeziehen. Die Vorschrift des § 95 Absatz 2 GO NRW bleibt davon unberührt, denn sie betrifft den Lagebe-
richt und nicht die Berichterstattung im Anhang.  
 
 
3. Die Gestaltung des Anhangs 
 
Für die äußere Gestaltung des Anhangs im gemeindlichen Jahresabschluss, seinen Aufbau und Umfang sind 
keine besonderen Formvorgaben vorgegeben worden. Die Fülle der Informationen verlangt jedoch eine grundle-
gende Strukturierung unter Beachtung des Grundsatzes der Klarheit und Übersichtlichkeit. Die erforderlichen 
Informationen sollen dabei im sachlichen Zusammenhang mit den Teilen des Jahresabschlusses und ihrer Glie-
derung stehen, denn aus diesen Gegebenheiten ergibt sich bereits eine grundlegende Strukturierung des ge-
meindlichen Anhangs. Für die Gemeinde bietet es sich daher z. B. an, mit allgemeinen Angaben zum aufgestell-
ten Jahresabschluss und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu beginnen, um daran 
anknüpfend spezielle Erläuterungen zu den Posten der gemeindlichen Bilanz und zu den Positionen der Ergeb-
nisrechnung der Gemeinde zu geben.  
 
Die Nachvollziehbarkeit der gemeindlichen Angaben im Anhang kann z. B. dadurch verbessert werden, in dem 
die erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung so gekennzeichnet werden, dass eine 
Verknüpfung mit den zugehörigen Angaben im Anhang erkennbar ist. Es empfiehlt sich zudem, die Erläuterungen 
zu den angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend der Bilanzgliederung gemäß § 41 
Absatz 3 und 4 GemHVO NRW zu gliedern. Es ist jedoch für die Gemeinde nicht erforderlich, die nach Absatz 2 
der Vorschrift notwendigen gesonderten Angaben und Erläuterungen in einem besonderen Kapitel zusammenzu-
fassen. Diese sollten vielmehr an den betreffenden Stellen erfolgen. Den Abschluss des Anhangs können weitere 
wichtige Angaben bilden. Das nachfolgende Schema zeigt eine Möglichkeit der Gliederung des Anhangs im ge-
meindlichen Jahresabschluss auf (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gliederung des gemeindlichen Anhangs 

 
 

ECKPUNKTE 
 

INHALTE 

Allgemeine Angaben 

 
Einführung, Erläuterungspflichten, gesetzli-
che und örtliche Vorschriften u.a. 
 

Bilanzierungs- und  
Bewertungsmethoden 

 
Angaben zu genutzten Ansatzwahlrechten 
und Bewertungswahlrechten u.a. 
 

Erläuterungen  
zur Bilanz 

 
gegliedert nach Anlage- und Umlaufvermö-
gen, Eigenkapital und Fremdkapital u.a.  
 

Erläuterungen  
zur Ergebnisrechnung 

 
gegliedert nach Arten der Erträge und der  
Aufwendungen 
 

Erläuterungen  
zur Finanzrechnung 

 
gegliedert nach Arten der Einzahlungen und 
der Auszahlungen 
 

Erläuterungen  
zu den Teilrechnungen 

 
Angaben zur produktorientierten Bildung 
unter Berücksichtigung der Ergebnisse als 
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Die Gliederung des gemeindlichen Anhangs 

 
 

ECKPUNKTE 
 

INHALTE 
Steuerungsebene 
 

Sonstige Angaben 

 
z. B. nicht bilanzierungsfähige Sachverhalte, 
die aber wirtschaftliche Bedeutung haben 
 

Hinweise  
auf sonstige Unterlagen 

 
z. B. Anlagenspiegel u.a., wenn nicht bereits 
unter den vorherigen Abschnitten erfolgt  
 

Hinweis  
auf Verantwortliche 

 
z. B. auf Nennung der Verantwortlichen am  
Schluss des Lageberichts nach § 95 Absatz 
2 GO NRW 
 

Weitere Besonderheiten 

 
Wichtige örtliche Sachverhalte, die nicht 
bereits anzugeben waren, z. B. der Verzicht 
auf den Gesamtabschluss 
 

 
Besondere Informationen 

für die Jahresabschlussadressaten 

 
z. B. Angaben zur vermögenswirksamen 
örtlichen Planungs- und Baupolitik 
 

Abbildung 596 „Die Gliederung des gemeindlichen Anhangs“ 
 
Die von der Gemeinde bestimmte örtliche Gliederungsstruktur des Anhangs im jährlichen Jahresabschluss sollte 
nach dem Grundsatz der Stetigkeit möglichst beibehalten werden. Für den Rat der Gemeinde, die Bürgerinnen 
und Bürger sowie die Aufsichtsbehörde als Adressaten der gemeindlichen Rechnungslegung wird dadurch die 
Nachvollziehbarkeit der Anhangsangaben, auch in Bezug auf die Vorjahre, erleichtert.  
 
 
4. Die Anlagen zum Anhang 
 
Die Aussagefähigkeit des Anhangs als Bestandteil des gemeindlichen Jahresabschlusses soll dadurch verstärkt 
werden, dass nach Absatz 3 der Vorschrift, dem Anhang ein Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO NRW, ein For-
derungsspiegel nach § 46 GemHVO NRW und ein Verbindlichkeitenspiegel § 47 GemHVO NRW beizufügen ist.  
Mit diesen Anlagen zum gemeindlichen Anhang werden weitere ergänzende Informationen in detaillierter Form 
gegeben, deren Bedarf für die Adressaten des Jahresabschlusses aus den Daten des Zahlenwerks „Jahresab-
schluss“ entsteht. So enthält z. B. der Verbindlichkeitenspiegel nicht nur differenzierte Angaben über das von der 
Gemeinde aufgenommene Fremdkapital, sondern es wird auch über die nicht in der Bilanz anzusetzenden Haf-
tungsverhältnisse der Gemeinde, z. B. Bürgschaftsverpflichtungen, informiert.  
 
Die Gemeinde kann dem Anhang außerdem noch weitere sachbezogene Anlagen zu bilanzbezogenen Sachver-
halten beifügen, z. B. einen Eigenkapitalspiegel, einen Sonderpostenspiegel, einen Rückstellungsspiegel oder 
auch einen Rechnungsabgrenzungsspiegel. Sie kann über besondere örtliche Gegebenheiten auch einen haus-
haltswirtschaftlichen Spiegel erstellen und beifügen oder auch sonstige Anlagen, die den gemeindlichen Jahres-
abschlusszwecken dienen. Diese Möglichkeiten tragen dazu bei, das durch den Jahresabschluss zu vermittelnde 
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde klar und verständlich darzustellen und 
den notwendigen Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde sicherzustellen.  
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5. Die Adressaten der Gemeinde 
 
Der Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss soll durch zusätzliche Informationen dazu beitragen, dass der 
Jahresabschluss der Gemeinde ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Bei den darin zu machenden Angaben müssen 
nicht nur die Ergebnisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und die Aufgabenerfüllung der Gemeinde be-
rücksichtigt werden, sondern auch die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Der Adressatenkreis 
besteht dabei aus einer unbestimmten Zahl von Interessengruppen und Personen mit unterschiedlichen Informa-
tionsbedürfnissen und Transparenzansprüchen.  
 
Diese Gegebenheiten erfordern, im Anhang eine hohe Transparenz und Informationsbreite zu bieten und sich 
nicht auf Angaben zu beschränken, die sich auch aus dem Zusammenhang von gemeindlichem Jahresabschluss 
und haushaltsrechtlichen Vorschriften entwickeln lassen, z. B. dass es sich bei dem Sonderposten für Zuwen-
dungen um investive Zuwendungen von Dritten handelt (vgl. § 43 Absatz 5 GemHVO NRW). Als Adressaten der 
Gemeinde sind dabei Gruppen und/oder Personen anzusehen, die durch das haushaltswirtschaftliche Handeln 
der Gemeinde beeinflusst werden oder die ein besonderes Interesse an der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
haben (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses 

 
 

ADRESSATEN 
 

INFORMATIONSINTERESSE 

 
Der Rat 

der Gemeinde 
 

 
Die Informationen über die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind 
von der Haushaltsplanung bis zum gemeindlichen Jahresab-
schluss und dem Gesamtabschluss eine Grundlage für die Steue-
rung der Gemeinde durch den Rat als Träger der Gemeindever-
waltung (vgl. § 40 Absatz 2 Satz 1 GO NRW). Er ist als gemeindli-
ches Vertretungsorgan für alle Angelegenheiten der Gemeinde 
grundsätzlich zuständig (vgl. § 41 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). 
Dieses gemeindliche Organ nutzt dabei als Gremium auch die 
haushaltswirtschaftlichen Informationen gegenüber anderen Ad-
ressatengruppen, z. B. die Daten des gemeindlichen Jahresab-
schlusses, um bei Nachfragen der Bürgerinnen und Bürger sowie 
gegenüber anderen Dritten ggf. im Sinne einer Rechenschaft 
sachgerechte Angaben machen zu können. Das Informationsinte-
resse des Rates wird aber auch durch die Kontrollaufgabe über die 
gemeindliche Verwaltung begründet (vgl. § 55 GO NRW). Es 
richtet sich auch auf das erzielbare Jahresergebnis aus und dient 
aber auch dazu, eine Bilanzpolitik unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Lage umsetzen zu können.  

 

 
Der Bürgermeister 

der Gemeinde 
 

 
Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ist der Bür-
germeister ein gewichtiger Adressat, denn einerseits ist er verant-
wortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs 
der gesamten Verwaltung der Gemeinde und leitet und verteilt die 
Geschäfte (vgl. § 62 Absatz 1 GO NRW). Andererseits bedarf es 
im Rahmen des jährlichen Jahresabschlusses der Entscheidung 
der Ratsmitglieder über seine Entlastung wegen der Ausführung 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft (vgl. § 96 Absatz 1 GO 
NRW). Dadurch besteht beim Bürgermeister ein erhebliches In-
formationsbedürfnis, das sich zudem unmittelbar und mittelbar auf 
seine Managemententscheidungen auswirken dürfte. Sein Infor-
mationsinteresse richtet sich daher auch auf das erzielbare Jah-
resergebnis aus und dient aber auch dazu, eine eigenständige 
Bilanzpolitik unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage 
umsetzen zu können. 
 

 
Die Beschäftigten 

der Gemeinde 

 
Die Beschäftigten der Gemeinde verfolgen ihre Interessen insbe-
sondere über ihre gewählten Vertreter und sind gleichzeitig an die 
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Die Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses 

 
 

ADRESSATEN 
 

INFORMATIONSINTERESSE 
 Vorgaben der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gebunden. 

Daher besteht i.d.R. vielfach ein Bedarf der Beschäftigten an 
Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde sowie 
deren Risiken und Chancen, um persönliche Entscheidungen im 
Zusammenhang mit ihrem Arbeitsverhältnis treffen zu können. 
Insbesondere in den Fällen der defizitären Haushaltslage einer 
Gemeinde dürfte sich das Informationsinteresse der Beschäftigten 
ändern, da diese einerseits durch gesetzliche Vorgaben und örtli-
che Regelungen in Ausführung der oftmals im Rahmen der Be-
schlüsse des Rates eigenverantwortlichen Bewirtschaftung des 
Haushalts beschränkt werden und andererseits oftmals ihre per-
sönliche Entwicklung betroffen sehen. 
 

 
Die Betriebe 

der Gemeinde 
 

 
Die gemeindlichen Betriebe stellen ebenfalls Adressaten für die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft dar, denn vielfach bestehen 
umfangreiche Finanzbeziehungen zwischen der gemeindlichen 
Verwaltung und den Betrieben der Gemeinde. Ihre Tätigkeit im 
Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung führt zudem dazu, 
die Betriebe als ein eigenständiger Adressatenkreis anzusehen 
und zu behandeln. Außerdem bilden die Betriebe bei besonderen 
haushaltswirtschaftlichen Gegebenheiten, z. B. im Rahmen der 
Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses nach § 116 
GO NRW, noch gesonderte Interessengruppen gegenüber der 
gemeindlichen Verwaltung.  
 

 
Die Bürgerinnen und Bürger  

der Gemeinde 
 

 
Für die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind die Bürgerinnen und 
Bürger als ein Teil der Bevölkerung in der Gemeinde eine wichtige 
Adressatengruppe, denn diese sind zu den Gemeindewahlen 
wahlberechtigt (vgl. § 21 Absatz 2 GO NRW). Gegenüber den 
Einwohnern und Abgabepflichtigen, die z. B. nach § 80 Absatz 3 
GO NRW Einwendungen gegen die gemeindliche Haushaltssat-
zung erheben können, ist der Unterschied von nicht erheblicher 
Bedeutung. Ein Einwohner ist die Person, die in der Gemeinde 
wohnt (vgl. § 21 Absatz 1 GO NRW). Die Abgabepflichtigen kön-
nen dabei Grundbesitzer und Gewerbetreibende sein, die ihren 
Wohnsitz aber nicht in der Gemeinde haben müssen. Die Bürge-
rinnen und Bürger bestimmen dagegen über ihre Wahlberechti-
gung nach den §§ 7 und 8 KWahlG die Zusammensetzung des 
Rates der Gemeinde, der für alle Angelegenheiten der Gemeinde 
und damit auch für die gemeindliche Haushaltswirtschaft grund-
sätzlich zuständig ist (vgl. § 41 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). 
 

 
 
 

Die Aufsichtsbehörde 
der Gemeinde 

 
Nach der Gemeindeordnung soll die Aufsicht des Landes die 
Gemeinde in ihren Rechten schützen und die Erfüllung der Pflich-
ten sichern (vgl. § 11 GO NRW). Die Aufsichtsbehörde hat daher 
die Aufgabe die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung der Gemeinde 
zu überwachen. Die Einbeziehung der Aufsichtsbehörde in die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft wird durch eine Vielzahl von 
Bestimmungen festgelegt, z. B. durch die Anzeige des gemeindli-
chen Jahresabschlusses nach § 96 Absatz 2 GO NRW. Besonders 
aber in den Fällen einer defizitären Haushaltslage der Gemeinde, 
die ggf. zur Verringerung der allgemeinen Rücklage und damit ggf. 
zu einem Haushaltssicherungskonzept führt, ist die Tätigkeit der 
Aufsichtsbehörde gefordert (vgl. § 76 Absatz 2 GO NRW). Die 
Aufsichtsbehörde der Gemeinde gehört daher zu den wichtigsten 
Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses als Teil der 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Sie hat zudem zu berücksich-
tigen, dass der gemeindliche Jahresabschluss nicht Gegenstand 
der überörtlichen Prüfung nach § 105 GO NRW ist.  
 

Die Kreditgeber 
der Gemeinde 

 

 
Die Gemeinde darf im Rahmen ihrer Investitionstätigkeit Kredite 
aufnehmen, wenn die daraus übernommenen Verpflichtungen mit 
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Die Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses 

 
 

ADRESSATEN 
 

INFORMATIONSINTERESSE 
der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang ste-
hen (vgl. § 86 Absatz 1 GO NRW). Sie kann auch zur Sicherung 
der rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquidi-
tätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten 
Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur 
Verfügung stehen (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW). Die Banken und 
Sparkassen sowie die Kreditinstitute sind daher ein potentielles 
Interessente an Informationen über die wirtschaftliche Lage der 
Gemeinde, über ihre Haushaltsplanung sowie über den gemeindli-
chen Jahresabschluss und die künftigen Risiken und Chancen. 
Dieses Interesse ist noch dadurch verstärkt worden, dass die 
Banken als Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet 
sind, ihre Kunden, also auch die Gemeinde, anhand der gesetzlich 
vorgegebenen Kriterien zu klassifizieren und diese Einstufung 
Auswirkungen auf die Bankleistungen gegenüber der Gemeinde 
hat.  
 

 
Die Geschäftspartner 

der Gemeinde 

 
Die Geschäftspartner der Gemeinde, zu denen nicht nur die Liefe-
ranten, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger als Kunden zu 
zählen sind, erbringen Leistungen für die Gemeinde oder nehmen 
gemeindliche Leistungen in Anspruch. Bereits der gemeindliche 
Haushaltsplan kann dabei unter Berücksichtigung seiner Produkto-
rientierung einen Einblick in das Leistungsspektrum der Gemeinde 
bieten. Die Lieferanten als Geschäftspartner der Gemeinde haben 
daher regelmäßiges Interesse an Informationen über die wirt-
schaftlichen Lage der Gemeinde und den künftigen Risiken und 
Chancen. Sie richten dabei ihren Blick vielfach auch auf den Zah-
lungsverkehr der Gemeinde, um feststellen zu können, ob und in 
welchen Umfang sie ggf. statusmäßig wie kurzfristige Kapitalgeber 
fungieren müssen.  
 

 
Die sonstige 
Öffentlichkeit 

 

 
Die Öffentlichkeit als Adressat der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft beinhaltet in dieser Form auch einige der bereits zuvor 
benannten Interessengruppen, z. B. die Bürgerinnen und Bürger. 
Sie umfasst insgesamt jedoch eine unbestimmbare Zahl von 
Interessengruppen und Personen, die sich jeweils auch aus spezi-
fischen Interessen heraus sich über das haushaltswirtschaftliche 
Handeln der Gemeinde und die sich daraus ergebenden finanziel-
len Wirkungen informieren wollen.  
 

Abbildung 597 „Die Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses“ 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Inhalte des Anhangs): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden): 
 
1.1.1 Die Bilanzierungsmethoden 
 
1.1.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Nach der Vorschrift sind im gemeindlichen Anhang die von der Gemeinde verwendeten Bilanzierungsmethoden 
anzugeben. Unter dem Begriff „Bilanzierungsmethode“ wird ein Verfahren verstanden, bei dem die Bilanzierungs-
fähigkeit von gemeindlichen Vermögen und Schulden und die Ansatzpflicht geprüft werden. Auch wird dabei über 
die Ausübung von Aktivierungs- und Passivierungswahlrechten entschieden. Das Ergebnis führt dann zu Festle-
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gungen über Bilanzposten in der gemeindlichen Bilanz dem Grunde, der Art, dem Umfang und dem Zeitpunkt 
nach. Die Angaben dazu bzw. über ausgeübte Wahlrechte hinsichtlich des Ansatzes und des Ausweises werden 
dann i.d.R. bei den jeweils betroffenen Bilanzposten gemacht.  
 
Zum Ansatz von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens können z. B. Angaben über 
deren Art und Umfang sowie Abnutzung gemacht werden (vgl. § 41 i.V.m § 43 Absatz 1 GemHVO NRW). Bei der 
Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (vgl. § 36 Absatz 3 GemHVO NRW) können z. B. 
Angaben über die einbezogenen Mängel und die zeitliche Dimension der Nachholung gemacht werden. Aber 
auch die gemeindlichen Entscheidungen über andere Wahlrechte, z. B. für die Gliederung der gemeindlichen 
Bilanz, fallen unter den Begriff „Bilanzierungsmethode“. 
 
 
1.1.1.2 Abweichungen von Bilanzierungsmethoden 
 
Im Anhang im Jahresabschluss der Gemeinde sind die örtlich vorgenommenen Abweichungen von Bilanzie-
rungsmethoden bzw. geänderte Bilanzierungsmethoden ausdrücklich anzugeben, um die Vergleichbarkeit der 
örtlichen Jahresabschlüsse zu sichern. Bei der Gemeinde müssen daher immer wichtige sachliche Gründe für 
das Auftreten einer Abweichung vorliegen, um willkürliche Abweichungen zu verhindern. Die Änderung einer 
Bilanzierungsmethode kann dabei vergangenheitsbezogen sein, weil wegen einer Fehlerhaftigkeit die Methode 
nicht bereits in früheren Jahresabschlüssen angewendet worden ist. Sie kann auch zukunftsbezogen sein, weil z. 
B. die methodischen Grundlagen geändert worden sind.  
 
Eine Abweichung kann z. B. dadurch entstehen, dass von der Gemeinde bei gleichen Sachverhalten unterschied-
liche Bilanzierungsmethoden zur Anwendung kommen. Eine solche Sachlage ist z. B. gegeben, wenn der We-
sentlichkeitsgrundsatz in veränderter Form gegenüber dem Vorjahr zur Anwendung kommt. Eine Abweichung 
kann auch dadurch entstehen, dass die Gemeinde bei ihrer Bilanzierungsentscheidung ein Wahlrecht anders 
ausübt als im vorherigen gemeindlichen Jahresabschluss oder der Grundsatz der Vollständigkeit nicht immer 
eingehalten wird. 
 
Die im Jahresabschluss der Gemeinde bestehenden Abweichungen gegenüber dem Abschluss des Vorjahres 
sind im gemeindlichen Anhang mit einer anlassbezogenen und zutreffenden Begründung offen zulegen, sofern 
die Abweichungen von wesentlicher Bedeutung sind. Es sollen deshalb dazu gleichzeitig die Auswirkungen auf 
die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde dargestellt werden. Eine Saldierung von 
positiven und negativen Auswirkungen ist dabei nicht zulässig. 
 
 
1.1.2 Die Bewertungsmethoden 
 
1.1.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Nach der Vorschrift sind im gemeindlichen Anhang die von der Gemeinde verwendeten Bewertungsmethoden 
anzugeben. Unter dem Begriff „Bewertungsmethode“ werden planmäßige Verfahren zur Wertfindung beim Ansatz 
von Bilanzposten in der gemeindlichen Bilanz, also eine Bilanzierung der Höhe nach, verstanden. Dabei wird der 
jeweilige Wert aus sachlich zutreffenden Gegebenheiten ermittelt, z. B. aus vorhandenen Daten oder der Anwen-
dung vorgeschriebener Werte, z. B. Anschaffungskosten. In diesem Zusammenhang wird unter dem Begriff „Bi-
lanzierungsmethode“ das planmäßige Vorgehen im Rahmen von Ansatzfragen, also einer Bilanzierung dem 
Grunde nach, verstanden. Daher haben sich die Erläuterungen auf die Methoden, also die Inanspruchnahme von 
Bewertungs- und die Ausübung von Ansatzwahlrechten zu erstrecken. 
 
Im Rahmen der Erläuterungen der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist von der Gemeinde 
auch darzustellen, in welcher Weise die zulässigen Wahlrechte ausgeübt wurden. Eine reine Wiedergabe der 
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rechtlichen Vorgaben, aus denen sich die Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte ergeben, ist dabei nicht als 
ausreichend anzusehen. Es gilt vielmehr, die tatsächliche Handhabung der genutzten Wahlrechte, ggf. auch der 
Verzicht auf ihre Nutzung, zum Gegenstand der Erläuterungen im gemeindlichen Anhang zu machen. Es ist dabei 
auch vertretbar, Angaben für mehrere Posten zusammenzufassen, um Wiederholungen zu vermeiden.  
 
 
1.1.2.2 Abweichungen von Bewertungsmethoden 
 
Im Anhang im Jahresabschluss der Gemeinde sind örtlich vorgenommene Abweichungen von Bewertungsme-
thoden anzugeben, um die Vergleichbarkeit der örtlichen Jahresabschlüsse zu sichern. Daher müssen immer 
wichtige sachliche Gründe für das Auftreten einer Abweichung bei der Gemeinde vorliegen, um willkürliche Ab-
weichungen zu verhindern. Eine Abweichung von Bewertungsmethoden ist immer dann anzunehmen, wenn von 
der Gemeinde Bestandteile eines von ihr angewandten Bewertungsverfahrens gegenüber dem letzten Jahresab-
schluss verändert wurden.  
 
Als Abweichungen von den Bewertungsmethoden können insbesondere vorgenommene Abweichungen von der 
anzuwendenden Periodenabgrenzung oder von zu beachtenden Grundsätzen angesehen werden. Die im Jah-
resabschluss der Gemeinde bestehenden Abweichungen gegenüber dem Abschluss des Vorjahres sind mit einer 
Begründung im gemeindlichen Anhang anzugeben. Außerdem sollen gleichzeitig die Auswirkungen auf die Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde dargestellt werden. Dabei ist eine Saldierung von 
positiven und negativen Auswirkungen nicht zulässig. 
 
Einer gesonderten Angabe im gemeindlichen Anhang bedarf die Bildung von Bewertungseinheiten im Rahmen 
der Bilanzierung zum Ausgleich gegenläufiger Wertänderungen oder Zahlungsströme, soweit die gegenläufiger 
Wertänderungen oder Zahlungsströme sich aufheben, bedarf einer gesonderten Angabe. Solche Bewertungsein-
heiten beruhen auf der Überlegung, dass die aus einem Grundgeschäft der Gemeinde resultierenden Risiken 
durch den Einsatz von Sicherungsinstrumenten (üblicherweise Derivate) - wirtschaftlich betrachtet - neutralisiert 
werden. Bei der Bewertung wird daher auf die Berücksichtigung nicht realisierter Verluste verzichtet, wenn diesen 
in gleicher Höhe nicht realisierte Gewinne gegenüberstehen.  
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Besondere Erläuterungspflichten) 
 
1.2.1 Die Angaben zur Bilanz und zur Ergebnisrechnung 
 
1.2.1.1 Die Angaben zur Bilanz 
 
Die Gemeinde hat im Anhang sachgerechte und sinnvolle Erläuterungen zum gemeindlichen Jahresabschluss zu 
geben. Durch die Vorschrift wird die Gemeinde zwar nur ausdrücklich zu Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 
und Finanzrechnung verpflichtet, gleichwohl muss sie auch gesonderte Erläuterungen zur gemeindlichen Bilanz 
geben, denn diese ist ein wesentlicher Bestandteil des gemeindlichen Jahresabschlusses. Die Bilanz der Ge-
meinde soll dabei so erläutert werden, dass sachverständige Dritte die Wertansätze und weiteren Angaben darin 
beurteilen können.  
 
Für die Gemeinde ist es dabei jedoch nicht zwingend erforderlich, eine gesonderte und inhaltlich abgegrenzte 
Erläuterung zu jedem einzelnen Posten der gemeindlichen Bilanz zu geben. Der Umfang der Angaben ist viel-
mehr unter Berücksichtigung der Informationsinteressen der Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses 
und unter Abwägung des durch den Jahresabschluss abzugebenden Bildes der wirtschaftlichen Lage der Ge-
meinde zu bestimmen. Die Gliederung der Angaben und Erläuterungen sollte sich aus Gründen der Klarheit und 
Übersichtlichkeit dabei am formalen Aufbau der gemeindlichen Bilanz orientieren.  
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Über die Form und den Umfang der zu gebenden Angaben und Erläuterungen ist aber eigenverantwortlich von 
der Gemeinde zu entscheiden. Sie muss dabei berücksichtigen, dass die von ihr zu gebenden Informationen vom 
Inhalt und Umfang her ausreichend sind, damit ein sachverständiger Dritter die gemeindliche Bilanz beurteilen 
kann. Die dazu im Anhang enthaltenen Angaben und Erläuterungen werden in die gemeindliche Jahresab-
schlussprüfung einbezogen, sodass es sich anbietet, die Erläuterungen für die Aktivseite der Bilanz nach Anlage- 
und Umlaufvermögen sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten und entsprechend auf der Passivseite nach 
den dortigen Bilanzbereichen zu gliedern. 
 
 
1.2.1.2 Die Angaben zur Ergebnisrechnung 
 
Im gemeindlichen Anhang sind aber auch die Positionen der Ergebnisrechnung anzugeben und so zu erläutern, 
dass sachverständige Dritte die darin aufgezeigten Ergebnisse beurteilen können. Es ist dazu nicht zwingend 
erforderlich, eine gesonderte und abgegrenzte Erläuterung zu jeder einzelnen Position der gemeindlichen Ergeb-
nisrechnung zu geben. Der Umfang der Angaben ist deshalb unter Berücksichtigung der Informationsinteressen 
der Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses und unter Abwägung des durch den Jahresabschluss 
abzugebenden Bildes der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde zu bestimmen. Die Gliederung der Angaben und 
Erläuterungen sollte sich aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit dabei am formalen Aufbau der gemeind-
lichen Ergebnisrechnung orientieren.  
 
Eine „Abrechnung“ des abgelaufenen Haushaltsjahres ist aber nur vollständig, wenn auch in der Ergebnisrech-
nung ein Plan-/Ist-Vergleich vorgenommen wird, d. h. Planabweichungen durch die Gegenüberstellung von den 
im Ergebnisplan ausgewiesenen und ggf. fortgeschriebenen Positionen mit den betreffenden Ist-Werten geson-
dert festgestellt und ausgewiesen werden. Im Rahmen eines solchen Vergleiches der Plan- und Ist-Werte über 
die gemeindlichen Zahlungen soll von der Gemeinde eine Analyse durchgeführt werden, um Kenntnisse über die 
Art, den Umfang und die örtlichen Gründe für eine ggf. aufgetretene Abweichung sowie Kenntnisse über die 
Tragweite der Differenzen zwischen dem Ressourcenaufkommen und dem Ressourcenverbrauch zu erhalten. 
Dazu gehört auch, dass die Gründe oder der Anlässe für eine Planabweichung von erheblicher Bedeutung im 
Anhang zu erläutern sind. 
 
Die Gemeinde hat eigenverantwortlich über die Form und den Umfang der zu gebenden Angaben und Erläute-
rungen zu entscheiden. Die Angaben und Erläuterungen werden dabei in die gemeindliche Jahresabschlussprü-
fung einbezogen, sodass es sich anbietet, die Erläuterungen für die Ertragsseite und die Aufwandsseite der ge-
meindlichen Ergebnisrechnung nach den dortigen Ertragsarten, z. B. Steuern, Zuwendungen, bzw. Aufwandsar-
ten, z. B. Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, zu gliedern. 
 
 
1.2.2 Die Angaben zur Finanzrechnung 
 
Im gemeindlichen Anhang sollte unter Beachtung der Gegebenheit, dass die gemeindliche Finanzrechnung die 
dritte Komponente des NKF darstellt, auch Angaben zu den Positionen der gemeindlichen Finanzrechnung ge-
macht und diese so erläutert werden, dass sachverständige Dritte die darin aufgezeigten Ergebnisse beurteilen 
können. Es ist dazu nicht zwingend erforderlich, eine gesonderte und abgegrenzte Erläuterung zu jeder einzelnen 
Position der gemeindlichen Finanzrechnung zu geben. Der Umfang der Angaben ist deshalb unter Berücksichti-
gung der Informationsinteressen der Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses und unter Abwägung des 
durch den Jahresabschluss abzugebenden Bildes der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde zu bestimmen. Die 
Gliederung der Angaben und Erläuterungen sollte sich aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit dabei am 
formalen Aufbau der gemeindlichen Finanzrechnung orientieren.  
 
Eine „Abrechnung“ des abgelaufenen Haushaltsjahres ist aber nur vollständig, wenn auch in der Finanzrechnung 
ein Plan-/Ist-Vergleich vorgenommen wird, d.h. Planabweichungen durch die Gegenüberstellung von den im 
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Finanzplan ausgewiesenen und ggf. fortgeschriebenen Positionen mit den betreffenden Ist-Werten gesondert 
festgestellt und ausgewiesen werden. Im Rahmen eines solchen Vergleiches der Plan- und Ist-Werte über die 
gemeindlichen Zahlungen soll von der Gemeinde eine Analyse durchgeführt werden, um Kenntnisse über die Art, 
den Umfang und die örtlichen Gründe für eine ggf. aufgetretene Abweichung sowie Kenntnisse über die Tragwei-
te der Differenzen zwischen dem Ressourcenaufkommen und dem Ressourcenverbrauch zu erhalten. Dazu ge-
hört auch, dass die Gründe oder der Anlässe für eine Planabweichung von erheblicher Bedeutung im Anhang zu 
erläutern sind. 
 
Die Gemeinde hat eigenverantwortlich über die Form und den Umfang der zu gebenden Angaben und Erläute-
rungen zu entscheiden. Die Angaben und Erläuterungen werden zudem in die gemeindliche Jahresabschlussprü-
fung einbezogen, sodass es sich anbietet, die Erläuterungen für die Einzahlungsseite und die Auszahlungsseite 
der gemeindlichen Finanzrechnung nach den dortigen Bereichen „Laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstä-
tigkeit“ und „Finanzierungsseite“ zu gliedern. 
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Angaben zu Vereinfachungen und Schätzungen): 
 
Nach der Vorschrift ist von der Gemeinde im Anhang zum gemeindlichen Jahresabschluss die Anwendung von 
Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu beschreiben. Dabei hängt es von den zum Abschlussstichtag 
vorliegenden objektiven örtlichen Verhältnissen und dem Vorliegen errechenbarer Wertansätze ab, ob von den 
Instrumenten der Vereinfachung oder der Schätzung überhaupt von der Gemeinde Gebrauch gemacht wird oder 
zu machen ist. Werden diese Instrumente genutzt, entsteht eine Pflicht der Gemeinde deren Ausübung zu be-
nennen und die Formen der Anwendung sowie die bilanziellen Auswirkungen zu beschreiben.  
 
Die Gemeinde sollte dabei auch Angaben zu bestehenden Schätzungsunsicherheiten machen, denn der Festle-
gung von Ansätzen in der gemeindlichen Bilanz sind vielfach zukunftsbezogene Annahmen zugrunde zu legen, z. 
B. bei gemeindlichen Rückstellungen. Durch Unsicherheiten über die Auswirkungen künftiger Ereignisse kann ein 
bedeutsames Risiko für die Gemeinde entstehen, z. B. dass in späteren Jahresabschlüssen die geschätzten 
Ansätze in einem erheblichen Umfang angepasst werden müssen. Mögliche Quellen von Schätzungsunsicherhei-
ten sollten daher von der Gemeinde auch aufgezeigt werden.  
 
 
1.4 Zu Satz 4 (Verständlichkeit der Erläuterungen): 
 
Nach der Vorschrift sind im Anhang die Erläuterungen zu den Posten der Bilanz, den Positionen der Ergebnis-
rechnung und zur Finanzrechnung so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte innerhalb einer 
angemessenen Zeit beurteilen können. Dem Dritten soll dadurch ein qualifizierter Einblick in die Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde möglich sein. Zu der Vorgabe ist nicht festgelegt worden, 
welches Maß an Sachverstand erforderlich sein muss, um die gemeindliche Tätigkeiten und ihre Darstellung 
beurteilen und nachvollziehen zu können. Allgemein wird davon auszugehen sein, dass ein sachverständiger 
Dritter ausreichende Kenntnisse über die gemeindliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde besitzen muss, damit 
er die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und das Ergebnis im gemeindlichen Jahresabschluss 
sowie die Erläuterungen dazu verstehen und beurteilen kann. In diesem Zusammenhang wird auch die Größe der 
Gemeinde sowie die Größe und Komplexität der gemeindlichen Buchführung zu berücksichtigen sein.  
 
Bei der Beurteilung, ob ein sachverständiger Dritter sich innerhalb einer angemessenen Zeit einen Überblick über 
die Vorgehensweise und die Ergebnisse der Gemeinde aufgrund der Erläuterungen im Anhang verschaffen kann, 
ist ebenfalls von den vorhandenen örtlichen Gegebenheiten auszugehen. Die Bestimmung der angemessenen 
Zeit ist ebenfalls auch von der Größe der Gemeinde sowie der Größe und Komplexität der gemeindlichen Buch-
führung abhängig. Die Gemeinde ist deshalb gehalten, ihre Erläuterungen im Anhang sorgfältig zu erstellen und 
insbesondere dabei die Informationsinteressen der Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu berück-
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sichtigen. Sie hat ihre Erläuterungen auch danach abzuwägen, ob dadurch den Prüfern der örtlichen Prüfung aus 
ihrer Sicht eine ausreichende Nachvollziehbarkeit der durch den Jahresabschluss zu vermittelnde wirtschaftliche 
Lage der Gemeinde ermöglicht wird.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Besondere Erläuterungspflichten): 
 
2.01 Die Zwecke der Vorschrift 
 
In dieser Vorschrift werden Sachverhalte benannt, die im Anhang gesondert anzugeben und zu erläutern sind. 
Die vorgenommene Aufzählung ist nicht abschließend. Sie hat einerseits einen konkretisierenden Charakter, 
andererseits soll sie die Bedeutung wichtiger Sachverhalte hervorheben, denen dann besondere Erläuterungen 
zu widmen sind. Daher besteht keine Konkurrenz zwischen den allgemein gefassten Regelungen und in diesem 
Absatz aufgezählten einzelnen Erläuterungspflichten.  
 
Die Mindestanforderungen sollen gewährleisten, dass der Anhang die an ihn durch Absatz 1 Satz 1gestellten 
Anforderungen auch erfüllen kann. Dies bedeutet nicht, dass zu den pflichtigen Angaben Fehlanzeigen zu ma-
chen sind, wenn die erläuterungspflichtigen Sachverhalte vor Ort nicht aufgetreten sind. Auch bedarf es dann 
keines sonstigen Hinweises, denn es ist grundsätzlich davon auszugeben, dass beim Weglassen pflichtiger An-
gaben keine entsprechenden Sachverhalte bei der Gemeinde vorliegen (vgl. Abbildung). 
 

 
Besondere Erläuterungspflichten im gemeindlichen Anhang  

 

Nummer 1: 

 
Angaben über besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresab-
schluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. 
 

Nummer 2: 

 
Angaben über die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswir-
kungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das 
abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-
planung. 
 

Nummer 3: 

 
Angaben über Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von 
bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden. 
 

Nummer 4: 

 
Angaben über die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die 
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter 
Angabe des Rückstellungsbetrages. 
 

 
Nummer 5: 

 
Angaben über die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ 
entsprechend § 36 Absatz 4 und 5, sofern es sich um wesentliche Beträge 
handelt. 
 

Nummer 6: 

 
Angaben über Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen 
Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festle-
gung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen. 
 

Nummer 7: 

 
Angaben über noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschlie-
ßungsmaßnahmen. 
 

Nummer 8: 
 
Angaben bei Fremdwährungen über den Kurs der Währungsumrechnung. 
  

Nummer 9:  
Angaben über die Verpflichtungen aus Leasingverträgen. 
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Besondere Erläuterungspflichten im gemeindlichen Anhang  

 
 

Sonstiges: 

 
Angaben über weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der 
Gemeindeordnung oder der Gemeindehaushaltsverordnung für den Anhang 
vorgesehen sind. 
 

Abbildung 598 „Besondere Erläuterungspflichten im gemeindlichen Anhang“ 
 
Wichtige Umstände vor Ort stellen im Zusammenhang mit dem gemeindlichen Jahresabschluss durchaus Anläs-
se dar, die zu einem Erläuterungsbedarf im gemeindlichen Anhang führen können. Sie sollten nicht deshalb ver-
schwiegen werden, weil sie nicht direkt einem der in dieser Vorschrift aufgezählten Tatbestände zugeordnet wer-
den können. Die Gemeinde muss selbst festlegen, wie sie die Besonderheiten in den Anhang einbaut und erläu-
tert. Sie kann sie mit anderen Abweichungen zusammenfassen oder jeder Besonderheit ein eigenes Kapitel wid-
men. Es müssen aber im Anhang die aufgetretenen Besonderheiten erkennbar bleiben. 
 
 
2.1.1 Zu Nummer 1 (Angaben zum Jahresabschluss): 
 
Der Jahresabschluss der Gemeinde muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde vermitteln (vgl. § 96 Absatz 1 GO NRW). Erfüllt der Jahresabschluss diese Anforderung nicht, hat der 
Anhang zusätzliche Angaben zu enthalten und die besonderen Umstände, die dazu führen, sind zu erläutern. Bei 
der Abgrenzung, ob besondere Umstände vor Ort vorliegen, ist insbesondere auf die Aufgabe und die Funktion 
des Jahresabschlusses abzustellen, damit durch den Abhang die erforderliche Korrekturfunktion erfolgen kann.  
 
Eine genaue Benennung oder Aufzählung von besonderen örtlichen Umständen, die zu dieser gesonderten Er-
läuterungspflicht führen, ist jedoch nicht möglich. Wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen 
Gemeinden muss im Einzelfall vor Ort geklärt werden, welche Sachverhalte und Tatbestände als „besondere 
Umstände“ einzuordnen sind, die dann zu den gesonderten Angaben und Erläuterungspflichten führen, z. B. eine 
Berichtigung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz nach § 57 GemHVO NRW. Diese Vorschrift ermöglicht den 
Gemeinden aber nicht, abweichend von den gesetzlichen Vorschriften selbst Inhalt und Umfang des Jahresab-
schlusses oder allgemeine zusätzliche Anforderungen zu bestimmen.  
 
 
2.1.2 Zu Nummer 2 (Angaben zur Entwicklung des Eigenkapitals) 
 
Der Eigenkapitalausstattung der Gemeinde kommt eine besondere Bedeutung zu. Wegen des Budgetrechtes des 
Rates ist es daher geboten, die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde, die regelmäßig 
aus den geplanten Jahresergebnissen im Ergebnisplan und ggf. auch wegen der mit der allgemeinen Rücklage 
zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen entsteht, bereits in einer gesonderten Übersicht zum Haushalts-
plan aufzuzeigen. In den Fällen, in denen von der Gemeinde eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 
und/oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage im Jahresabschluss erfolgt, bedarf es dann weiterer Erläu-
terungen auch im Anhang. 
 
Bei den Angaben zur Entwicklung des Eigenkapitals sollte auch erläutert werden, in welchem Umfang von der 
Gemeinde erzielte Erträge und entstandenen Aufwendungen aus gemeindlichen Geschäftsvorfällen unmittelbar 
mit der allgemeinen Rücklage verrechnen wurden. Entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorschrift können 
Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen bei einem Abgang und der Veräußerung von Vermögensge-
genständen, die für die gemeindliche Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden (vgl. § 90 Absatz 3 Satz 1 
GO NRW) erfolgen. 
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Es sollen dabei aber auch Verrechnungen erläutert werden, die wegen der entstandenen Wertveränderungen von 
gemeindlichen Finanzanlagen vorgenommen worden. Zu diesen Wertveränderungen sind haushaltsrechtlich die 
Wertminderungen und die Wertaufholungen im Sinne der Vorschrift des § 35 Absatz 5 und 8 GemHVO NRW zu 
zählen. Aus anderen gemeindlichen Geschäftsvorfällen erzielbare Erträge und entstehende Aufwendungen, auch 
wenn diese Geschäfte oder die betroffenen Gegenstände ggf. vergleichbar sind, können wegen des ausdrücklich 
abgegrenzten gemeindlichen Vermögens nicht in gleicher Verfahrensweise behandelt werden. 
 
 
2.1.3 Zu Nummer 3 (Angaben zu Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung): 
 
Für die Bewertung im Jahresabschluss der Gemeinde gilt der Grundsatz der Einzelbewertung nach § 32 Absatz 1 
N2. GemHVO NRW. Jeder Vermögensgegenstand und jede Schuld der Gemeinde ist grundsätzlich einzeln zu 
bewerten. Sie darf im Rahmen der gemeindlichen Bilanzierung nicht mit anderen gemeindlichen Vermögensge-
genständen verrechnet werden. Dieser Grundsatz erfordert, dass die einzelnen Vermögensgegenstände bewer-
tungsfähig und entsprechend die Einzelposten in der gemeindlichen Bilanz und Berücksichtigung der jeweiligen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten gegeneinander abgrenzbar sind. Dieses gilt entsprechend für die ge-
meindlichen Schulden, bei denen der Erfüllungsbetrag zu berücksichtigen ist. Es gilt in diesen Fällen die gebote-
ne Objektivierung zu erreichen, um den für die Gemeinde vorhandenen Ermessensspielraum auszufüllen und 
willkürfrei bzw. frei von sachfremden Erwägungen zu handeln.  
 
In den Fällen, in denen von der Gemeinde örtlich Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung vorge-
nommen werden, sind diese im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss anzugeben, um die Vergleichbarkeit 
der örtlichen Jahresabschlüsse zu sichern. Daher müssen immer wichtige sachliche Gründe für das Auftreten 
einer Abweichung bei der Gemeinde vorliegen, um willkürliche Abweichungen zu verhindern. Die im Jahresab-
schluss der Gemeinde bestehenden Abweichungen gegenüber dem Abschluss des Vorjahres sind mit einer Be-
gründung im gemeindlichen Anhang anzugeben.  
 
Gleichzeitig sollen auch die Auswirkungen auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemein-
de dargestellt werden. Eine Saldierung von positiven und negativen Auswirkungen ist dabei nicht zulässig. Die 
Festbewertung (vgl. § 34 Absatz 1 GemHVO NRW) und die Gruppenbewertung (vgl. § 34 Absatz 3 GemHVO 
NRW) stellen jedoch zulässige Abweichungen dar. Die Gemeinde muss zudem selbst festlegen, ob sie derartige 
Abweichungen mit unter den Ausführungen zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläu-
tert oder diese Sachverhalte im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss in einem eigenen Kapitel darstellt.  
 
 
2.1.4 Zu Nummer 4 (Angaben zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung): 
 
Im Anhang sind die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene 
Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages anzugeben. Derartige Rückstel-
lungen nach § 36 Absatz 3 GemHVO NRW (Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen) 
sind so bedeutend, dass im Anhang gesondert darüber zu informieren ist. Dabei ist über die tatsächliche bzw. 
weiter vorgesehene Nachholung von unterlassenen Instandhaltungen unter Angabe von betragsmäßigen Grö-
ßenordnungen zu berichten.  
 
In solchen Fällen bietet sich eine differenzierte Darstellung nach den unterschiedlichen Arten der betroffenen 
Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Gliederung der gemeindlichen Bilanz nach § 41 GemHVO 
NRW an. Eine Erläuterung der örtlich vorgesehenen Maßnahmen lediglich mit Angabe eines Summenbetrages 
wird der Erläuterungspflicht im gemeindlichen Anhang nicht gerecht. Außerdem muss die Bildung dieser Rück-
stellungen im Zeitablauf nachvollziehbar und überprüfbar sein, sodass auch in den folgenden Jahren im Anhang 
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darauf bezogene Angaben gemacht werden müssen, soweit sich die Durchführung der haushaltsmäßig geplanten 
Instandhaltungsmaßnahmen über mehrere Haushaltsjahre erstreckt. 
 
 
2.1.5 Zu Nummer 5 (Angaben zur Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“): 
 
2.1.5.1 Die Inhalte der Angabepflichten  
 
Im Anhang ist der Inhalt des in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Postens „Sonstige Rückstellungen“ ent-
sprechend § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO NRW anzugeben, sofern es sich für die Gemeinde um wesentliche 
Beträge handelt. Diese Vorgabe soll den Stand der gemeindlichen Verpflichtungen in diesem Sammelposten 
sowie die Arten der Verpflichtungen, die zu diesen Rückstellungen geführt haben, besser nachvollziehbar und 
überprüfbar machen. Derartige Verpflichtungen können sich in bedeutender Weise auf die wirtschaftliche Lage 
der Gemeinde auswirken.  
 
Es bedarf daher besonderer Anhangsangaben zu den wesentlichen Rückstellungsbeträgen der unter diesem 
Bilanzposten angesetzten gemeindlichen Rückstellungen sowie ggf. weiter inhaltlicher Erläuterungen. Aus haus-
haltswirtschaftlicher Sicht ist dabei zu berücksichtigen, dass aus wesentlichen gemeindlichen Rückstellungen 
bedeutsame Belastungen für die künftige Haushaltswirtschaft der Gemeinde entstehen können. Diese Gegeben-
heiten bedingen, möglichst örtlich zutreffende Vergleichsgrößen zu bestimmen, mit deren Hilfe das Kriterium 
„wesentlich“ definiert und das Bestehen einer gesonderten Erläuterungspflicht bejaht oder verneint werden kann. 
Dabei müssen auch die Informationsinteressen der Jahresabschlussadressaten berücksichtigt werden.  
 
In den Fällen, in denen unter dem Bilanzposten angesetzte Rückstellungen wesentlich und damit erläuterungsbe-
dürftig sind, sollte die Gemeinde prüfen, ob nicht zusätzlich eine Aufgliederung dieses Bilanzposten in Betracht 
kommen kann bzw. mit „Davon“-Vermerken sachliche Informationen gegeben werden können. Die Entscheidung 
darüber hat die Gemeinde eigenverantwortlich zu treffen. Bei der Aufgliederung des Bilanzpostens ist ggf. zu 
berücksichtigen, dass diese Gliederung sich auch auf einen örtlichen Rückstellungsspiegel auswirken kann. 
 
 
2.1.5.2 Der Verweis auf § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO NRW 
 
2.1.5.2.1 Der Verweis auf Absatz 4  
 
Nach der Verweisvorschrift hat die Gemeinde für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum 
Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen in ihrer gemeindlichen Bilanz anzusetzen, 
sofern der künftig von ihr zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss zudem wahrscheinlich sein, dass eine 
Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige 
Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.  
 
Diese Vorschrift enthält für die Gemeinden die allgemeinen Vorgaben für die Bildung von Verpflichtungsrückstel-
lungen, soweit dafür keine speziellen Regelungen in den anderen Absätzen getroffen wurden. Bei solchen Ver-
pflichtungsrückstellungen muss eine Verpflichtung der Gemeinde gegenüber Dritten (Außenverpflichtung) und 
nicht gegenüber sich selbst bestehen. Eine rechtliche Verpflichtung für die Gemeinde, die in der Regel auch eine 
wirtschaftliche Verursachung beinhaltet und derer sich die Gemeinde nicht einseitig entziehen kann, entsteht in 
der Vielzahl der Fälle z. B. aufgrund von Verträgen (privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Vereinbarungen) 
oder aufgrund von gesetzlichen Regelungen. 
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2.1.5.2.2 Der Verweis auf Absatz 5  
 
2.1.5.2.2.1 Angaben über Rückstellungen aus schwebenden Geschäften 
 
Nach der Verweisvorschrift hat die Gemeinde für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften Rückstellun-
gen in ihrer gemeindlichen Bilanz anzusetzen, sofern der voraussichtliche Verlust für die Gemeinde nicht gering-
fügig sein wird. Für die Bildung einer solchen Rückstellung für drohende Verluste muss ein schwebendes Ge-
schäft der Gemeinde im bilanziellen Sinne bestehen. Ein solcher Sachverhalt ist gegeben, wenn ein zweiseitig 
verpflichtender Vertrag besteht, der auf einen Leistungsaustausch ausgerichtet ist. Gegenstände derartiger 
schwebender Geschäfte können Lieferungen von Vermögensgegenständen, Leistungen in Form von Nutzungs-
überlassungen oder sonstigem Tun und Unterlassen sein.  
 
Bei den schwebenden Geschäften der Gemeinde bestehen zudem besondere Dokumentationserfordernisse, weil 
solche gemeindlichen Geschäfte regelmäßig nicht bilanziert werden müssen. Diese Geschäftsvorfälle müssen 
daher sorgfältig und in ihren unterschiedlichen Arten in der gemeindlichen Finanzbuchhaltung dokumentiert wer-
den. In solchen Fällen darf aber nicht nur der Zugang erfasst werden, sondern es ist auch die weitere Entwicklung 
zu dokumentieren und dabei das mögliche Ausmaß entstehender Risiken zu überwachen. Zum jährlichen Ab-
schlussstichtag ist dann jedes einzelne gemeindliche Geschäft dahingehend zu prüfen und zu entscheiden, ob im 
gemeindlichen Jahresabschluss eine Anhangsangabe oder eine Bilanzierung vorzunehmen ist.  
 
 
2.1.5.2.2.2 Angaben über Rückstellungen aus laufenden Verfahren 
 
Nach der Verweisvorschrift hat die Gemeinde für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus lau-
fenden Verfahren müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig 
sein wird. Dazu muss der Anhang besondere Angaben enthalten, zu deren Bildung die Gemeinde beim Vorliegen 
entsprechender örtlicher Sachverhalte verpflichtet ist. Unter dem Begriff „Laufende Verfahren“ sind dabei ge-
meindliche Geschäftsvorfälle oder Verwaltungsvorgänge zu verstehen, die auf öffentlich-rechtlichen oder zivil-
rechtlichen Normen aufbauen und bei denen der Verfahrensgegenstand die Festsetzung und/oder Überprüfung 
eines gemeindlichen Anspruches oder einer Verpflichtung der Gemeinde ist.  
 
In diesem Rahmen stellt z. B. die Heranziehung Dritter zur Zahlung von Steuern, Gebühren oder Beiträgen durch 
die Gemeinde durch einen gemeindlichen Bescheid (Verwaltungsakt) und ggf. dessen Überprüfung auf dem 
Rechtsweg ein laufendes Verfahren im Sinne der Vorschrift dar. Diese Sachlage gilt entsprechend für einen öf-
fentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Vertrag der Gemeinde mit einem Dritten. Ein laufendes Verfahren im 
Sinne der Vorschrift liegt z. B. vor, wenn in Verwaltungsverfahren die Rechtsmittelfrist noch nicht abgelaufen ist 
oder wegen eines anhängigen Widerspruchs- oder Klageverfahrens der Eintritt der Rechtskraft des Bescheides 
gehindert ist, z. B. weil ein betroffener Dritter oder die Gemeinde von seinem bzw. ihrem Recht auf die Einlegung 
von Rechtsmitteln Gebrauch gemacht hat.  
 
Der Begriff „Klageverfahren“ ist dabei weit auszulegen. Es ist dabei unerheblich, ob ein Verfahren vor dem Ver-
waltungsgericht oder vor anderen Gerichten durchführen ist oder auch, ob es sich um ein Rechtsmittelverfahren 
im Sinne der Verwaltungsgerichtsordnung handelt. Ob und wann in solchen Fällen ein Verfahrensabschluss tat-
sächlich eingetreten ist, hat die Gemeinde in jedem Einzelfall unter Beachtung der jeweils anzuwendenden ver-
fahrensrechtlichen Bestimmungen zu beurteilen.  
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2.1.6 Zu Nummer 6 (Angaben zu Abweichungen von der linearen Abschreibung): 
 
Im gemeindlichen Anhang sind Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung 
sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenstän-
den anzugeben. Dazu ist z. B. die Anwendung eines anderen Abschreibungsverfahrens als im Vorjahr zu zählen. 
Dieses neue Verfahren ist dabei darzustellen. In den Fällen, in denen von dem NKF-Rahmen der landesweit 
festgelegten Nutzungsdauern (vgl. Nummer 1.5.1 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; 
SMBl. NRW. 6300) abgewichen wird, ist die örtliche Sachlage ebenfalls zu erläutern. Dazu sind die Vermögens-
gegenstände, bei denen eine abweichende Nutzungsdauer festgelegt wurde, sowie die Gründe für die Festlegung 
einer Abweichung anzugeben.  
 
 
2.1.7 Zu Nummer 7 (Angaben zu Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen): 
 
Im Anhang sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen anzugeben. Die 
Beiträge sind Geldleistungen, die von der Gemeinde zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung 
und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben werden. Sie sind mit der Entstehung des An-
spruches der Gemeinde zu bilanzieren. In der Vergangenheit sind manche Gemeinden nicht in dem Maße der 
Beitragsfestsetzung bzw. der Einziehung festgesetzter Beiträge nachgekommen, wie es die Grundsätze der Fi-
nanzmittelbeschaffung verlangen.  
 
Die Rangfolge der Inanspruchnahme der Quellen der Finanzmittel nach § 77 GO NRW verlangt, dass von der 
Gemeinde an erster Stelle die sonstigen Finanzmittel in Anspruch zu nehmen sind. Danach sind dann die speziel-
len Entgelte für die von der Gemeinde erbrachten Leistungen zur Erzielung von Erträgen heranzuziehen. Erst 
dann kommen die Steuer als allgemeine Finanzmittel. Daraus ergibt sich eine große Bedeutung der Beiträge für 
die kommunale Haushaltswirtschaft. Die Gemeinde muss daher bemüht sein, nach der Fertigstellung von Er-
schließungsmaßnahmen auch die ihr zustehenden Beiträge zu erheben. Deshalb entsteht dann eine besondere 
Erläuterungspflicht im Anhang im Jahresabschluss, wenn die Gemeinde der Erhebung von Beiträgen nicht wie 
erforderlich nachgekommen ist. 
  
 

2.1.8 Zu Nummer 8 (Angaben zum Kurs der Währungsumrechnung): 
 
Im gemeindlichen Jahresabschluss sind die Vermögenswerte und die Schulden, die Erträge und Aufwendungen 
sowie die gemeindlichen Zahlungen immer in Euro anzugeben. Die Gemeinde muss daher Geschäftsvorfälle in 
fremder Währung, z. B. die Aufnahme eines Kredites, in Euro umrechnen. Sie muss eine Umrechnung auch bei 
ihrem Kassenbestand vornehmen, soweit dieser auf gesetzlichen Zahlungsmitteln (Banknoten und Münzen) in 
ausländischer Währung beruht. Die Gemeinde muss aber auch bestehende Ansprüche in fremder Währung um-
rechnen, um diese als Forderungen in Euro in ihrer Bilanz anzusetzen. Derartige Werte sind dann in der ge-
meindlichen Bilanz mit dem Betrag anzugeben, auf den die Gemeinde einen Anspruch hat.  
 
Im Anhang ist deshalb wegen der gemeindlichen Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen dazu der Kurs der Wäh-
rungsumrechnung als Grundlage für den Austausch der Fremdwährungen gegen die Euro-Währung anzugeben. 
Diese Pflicht besteht für die Gemeinde soweit der gemeindliche Jahresabschluss Posten in der Bilanz und Positi-
onen in der Ergebnisrechnung und in der Finanzrechnung enthält, denen Geschäftsvorfälle zu Grund liegen, die 
auf eine fremde Währung lauten oder vor einer Umrechnung auf fremde Währung lauteten. In diesem Zusam-
menhang ist es sachgerecht, dazu auch die jeweils betroffenen Geschäftsvolumen, z. B. aus den gemeindlichen 
Kreditaufnahmen, anzugeben. 
 
Bei diesen Angaben im Anhang geht es jedoch nicht allein darum, zu zeigen, in welcher Höhe gemeindliche Ge-
schäftsvorfälle in Fremdwährung entstanden sind oder gemeindliche Sachverhalte in fremder Währung in „Euro“ 
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zu bemessen wären. Es soll auch darüber informiert werden, dass die Gemeinde im Rahmen solcher Fremdwäh-
rungsgeschäfte und der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung auch dem Gesichtspunkt der Risikovorsor-
ge und Risikoabsicherung Genüge getan hat. Für die Kreditgeschäfte der Gemeinde gibt z. B. der Runderlass 
vom 09.10.2006 (SMBl. NRW. 652) dazu Rahmenbestimmungen. Dieser Erlass weist z. B. auf die besonderen 
Haushaltsrisiken und Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte bei der Aufnahme von Krediten in fremder Währung hin. 
Wie viele Kredite und in welchem Umfang von der Gemeinde in fremder Währung aufgenommen worden sind, 
muss deshalb ebenfalls im Anhang angegeben und erläutert werden.  
 
 
2.1.9 Zu Nummer 9 (Angaben zu Verpflichtungen aus Leasingverträgen u.a.): 
 
Im Anhang sind die Verpflichtungen aus Leasingverträgen anzugeben. Nicht nur die Aufnahme von Krediten, 
auch die Verpflichtung aus einem ÖPP/Leasing-Projekt bedeutet eine dauerhafte Belastung des kommunalen 
Haushalts. Die hieraus übernommenen Verpflichtungen dürfen die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
nicht gefährden. Die Gemeinde muss deshalb auch für kreditähnliche Rechtsgeschäfte die gleichen Maßstäbe 
wie für eine Kreditaufnahme anlegen. Daher besteht auch für Verpflichtungen der Gemeinde aus anderen ver-
gleichbaren Rechtsgeschäften eine besondere Erläuterungspflicht im Anhang, auch wenn diese in der Aufzählung 
nicht ausdrücklich benannt worden sind. 
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Weitere wichtige Angaben): 
 
2.2.1 Erläuterungen von Haftungsverpflichtungen 
 
Im Anhang sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse zu erläutern (vgl. § 
47 GemHVO NRW). Im gemeindlichen Bereich werden als Haftungsverhältnisse alle Verpflichtungen aufgrund 
von Rechtsverhältnissen bezeichnet, bei denen eine Inanspruchnahme nur unter bestimmten Voraussetzungen 
möglich ist, deren Eintritt vom Bilanzierenden aber nicht erwartet wird. Wie im handelsrechtlichen Sinne unter-
scheiden sich die Haftungsverhältnisse damit von den Verbindlichkeiten und Rückstellungen durch den Grad der 
Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme.  
 
Eine Passivierung ist geboten, sofern der Eintritt der Verpflichtung sicher oder wahrscheinlich ist. Zur Darstellung 
der gemeindlichen Haftungsverpflichtungen kommen daher Angaben und Erläuterungen zu übernommenen 
Bürgschaften, bestellten Sicherheiten, z. B. Grundpfandrechten und Sicherungsübereignungen, sowie zu Ge-
währverträgen in Betracht (vgl. Erläuterungen zu § 87 GO NRW). Die Angabe dieser Haftungsverhältnisse liegt 
im Interesse der Adressaten des Jahresabschlusses. Die weitere Vorgabe, dass im Anhang alle Sachverhalte 
anzugeben sind, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, soll dazu beitra-
gen, nicht nur ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde vermittelt zu bekommen, sondern wegen möglicher Vorgänge von besonderer Bedeu-
tung auch über die Auswirkungen auf die künftige Entwicklung der Gemeinde zu informieren. 
 
 
2.2.2 Weitere wichtige Sachverhalte 
 
2.2.2.2.1 Allgemeine Sachlage  
 
In den Anhang zum gemeindlichen Jahresabschluss gehören weitere Angaben über wichtige örtliche Sachverhal-
te der Gemeinde, auch wenn darüber keine gesonderte Regelung im Absatz 2 der Vorschrift enthalten ist. Zu den 
angabepflichtigen Sachverhalten im Anhang gehören einerseits einzelne gemeindliche Gegebenheiten, bei denen 
bereits in der sie betreffenden Vorschrift die Bestimmung enthalten ist, dass darüber im Anhang gesondert zu 
berichten ist. Von der Gemeinde dürfen weitere wichtige Angaben aus ihrer örtlichen Sicht aufgenommen werden, 
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soweit dadurch die Aufgabe des gemeindlichen Jahresabschlusses, ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln, nicht beeinträch-
tigt wird. Welche Informationen im Einzelnen in welchem Umfang in den Anhang aufgenommen werden können, 
ist von der Gemeinde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse abzuwägen und festzulegen.  
 
 
2.2.2.2 Die Angabepflichten nach der Gemeindehaushaltsverordnung 
 
In einer Vielzahl von Vorschriften in der Gemeindehaushaltsverordnung wird ergänzend bestimmt, dass von der 
Gemeinde zu bestimmten gemeindlichen Sachverhalten besondere Angaben im gemeindlichen Anhang zu ma-
chen sind. Der Gemeinde obliegen dadurch Erläuterungspflichten zu unterschiedlichen Vorkommnissen und 
besonderen Geschäftsvorfällen, soweit diese im Haushaltsjahr aufgetreten oder entstanden sind. Die gemeindli-
chen Angabepflichten werden nachfolgend beispielhaft aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Vorgaben für Angaben im gemeindlichen Anhang 

 
 

ANGABEPFLICHT 
 

GEMHVO-VORSCHRIFT 
 

Ermächtigungen für 
Aufwendungen und Auszahlungen 

 
§ 22 Absatz 4 GemHVO NRW 

 
Außerplanmäßige  
Abschreibungen 

 

§ 35 Absatz 5 und 6 GemHVO NRW 

 
Zuschreibungen 

 
§ 35 Absatz 8 GemHVO NRW 

 
Vergleichbarkeit  

der Bilanzansätze 
 

§ 41 Absatz 5 GemHVO NRW 

 
Neue  

Bilanzposten 
 

§ 41 Absatz 6 GemHVO NRW 

 
Zusammenfassung  
von Bilanzposten 

 
§ 41 Absatz 7 Satz 2 GemHVO NRW 

 
Mitzugehörigkeit  

zu anderen Bilanzposten 
 

§ 41 Absatz 7 Satz 3 GemHVO NRW 

 
Verrechnungen 

mit der allgemeinen Rücklage 
 

§ 43 Absatz 3 Satz 2 GemHVO NRW 

 
Kostenunterdeckungen  
in Gebührenbereichen 

 
§ 43 Absatz 6 GemHVO NRW 

 
Berichtigung  

der Eröffnungsbilanz 
 

§ 57 Absatz 2 GemHVO NRW  

Abbildung 599 „Vorgaben für Angaben im gemeindlichen Anhang“ 
 
Bei den Anhangsangaben ist von der Gemeinde immer eine Abwägung vorzunehmen, damit Informationen, die 
dem gemeindlichen Lagebericht vorbehalten sind, nicht in den Anhang übernommen werden oder ggf. auch dop-
pelt zur Verfügung gestellt werden. Dagegen bedarf es, wenn z. B. Haftungsverpflichtungen der Gemeinde be-
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stehen, die u.a. im Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO NRW) darzustellen sind, durchaus auch einer 
Angabe im Anhang selbst, insbesondere hinsichtlich einer Einschätzung des Risikos der Inanspruchnahme, die 
begründet werden sollte.  
 
In der Gemeindehaushaltsverordnung ist die Pflicht zu Anhangsangaben zu gemeindlichen Pensionsrückstellun-
gen nach § 36 Absatz 1 GemHVO NRW nicht ausdrücklich geregelt worden. Gleichwohl gibt deren Bedeutung in 
der gemeindlichen Bilanz genügend Anlass, besondere Angaben zur Bewertung der gemeindlichen Pensions-
rückstellungen zu machen. Dazu gehören z. B. Angaben über das versicherungsmathematische Berechnungsver-
fahren und den diesem zugrunde gelegten Annahmen einschließlich der zu erwartenden Kostensteigerungen und 
der genutzten Sterbetafel. Es bedarf dann zusätzlicher Erläuterungen, wenn Änderungen in der Ermittlung der 
Pensionsrückstellungen vorgenommen wurden. 
 
 
2.2.2.3 Angaben zu den Anlagen des Anhangs 
 
Die Gemeinde hat die Pflicht, im gemeindlichen Anhang weitere wichtige Angaben zu den örtlichen wirtschaftli-
chen Verhältnissen zu machen. Dazu gehören auch Angaben über den dem Anhang beizufügenden Anlagen-
spiegel nach § 45 GemHVO NRW, den Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO NRW und den Verbindlichkeiten-
spiegel § 47 GemHVO NRW. Mit diesen Anlagen werden weitere Informationen in detaillierter Form zu den ent-
sprechenden komprimierten Daten in der gemeindlichen Bilanz gegeben. Diese sachlichen Erläuterungen sollen 
dazu beitragen, das durch den Jahresabschluss zu vermittelnde Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde umfassend, klar und verständlich für die Jahresabschlussadressaten dargestellt wird. 
 
 
2.2.2.4 Weitere Angaben aus örtlicher Sicht 
 
Die Regelung am Ende des Absatzes 2 der Vorschrift ermöglicht es der Gemeinde, freiwillig weitere wichtige 
örtliche Sachverhalte im Anhang anzugeben und zu erläutern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch der An-
hang als Bestandteil des gemeindlichen Jahresabschlusses zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde beitragen muss. 
Besondere örtliche Sachverhalte, die Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung der Gemeinde oder auf die ge-
meindliche Bilanz haben, sollen von der Gemeinde nicht verschwiegen, sondern ebenfalls im Anhang benannt 
und sachgerecht erläutert werden.  
 
Mit den besonderen örtlichen Angaben und Erläuterungen im Anhang soll die Gemeinde auch die Erwartungen 
der Adressaten ihrer Haushaltswirtschaft möglichst ausreichend erfüllen. Ihnen sollten daher wichtige Gegeben-
heiten und Verhältnisse aus der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nicht verschwiegen werden. Die örtliche Ent-
scheidung darüber sollte dabei auch unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit getroffen werden. Von der 
Gemeinde kann bei den pflichtigen und bei den freiwilligen Angaben unter dem Grundsatz der Wesentlichkeit 
abgewogen werden, zu welchen örtlichen Sachverhalten besondere Angaben im Anhang gemacht und zusätzli-
che Erläuterungen gegeben werden. Der Anhang sollte gleichwohl nicht in einem Umfang erweitert werden, dass 
eine Beeinträchtigung seiner Aufgabe nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Nachfolgend werden Beispiele 
aufgezeigt, die im gemeindlichen Anhang angegeben werden sollten (vgl. Abbildung).  
 

 
Wichtige örtliche Angaben im gemeindlichen Anhang  

 
 

GEGENSTAND  
 

BERICHTSINHALTE 

Trägerschaft  
von Sparkassen 

 
Angaben zur Trägerschaft von Sparkassen, weil diese nach § 1 Absatz 
1 Satz 2 SpkG NRW nicht zu bilanzieren sind. Dazu sind die Anteilsver-
hältnisse und die ggf. beteiligten Dritten anzugeben. Zu diesen Angaben 
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Wichtige örtliche Angaben im gemeindlichen Anhang  

 
 

GEGENSTAND  
 

BERICHTSINHALTE 
gehören auch Informationen über die Art und den Umfang noch beste-
hender Haftungsrisiken, wenn die Gemeinde bereits vor dem 
18.07.2005 die Trägerschaft einer Sparkasse innehatte.  
 

Trägerschaft  
eines Jobcenters 

 
Angaben zur Trägerschaft eines Jobcenters als gemeinsame Einrich-
tung von Bund und Gemeinde nach § 44b SGB II, wenn diese wegen 
der örtlichen Ausgestaltung und der gemeindlichen Aufgabenerledigung 
nicht gesondert in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist. Dazu gehö-
ren dann auch Angaben über deren Ausgestaltung und die Verpflichtun-
gen der Gemeinde aus dieser Trägerschaft.  
 

Mitgliedschaften  
in Organisationen 

 
Angaben zu wesentlichen Mitgliedschaften in Organisationen, bei denen 
auch anzugeben ist, ob und in welchem Umfang von der Gemeinde im 
Rahmen ihrer Mitgliedschaft der Organisation zusätzlich Geld- und 
Sachleistungen gewährt werden.     
 

Änderungen 
bei gemeindlichen  

Betrieben 

 
Angaben z. B. zu Umstrukturierungen bei gemeindlichen Betrieben, 
auch zu Erwerb und Veräußerung von Geschäftsanteilen, die Auswir-
kungen auf die Bilanzierung im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ haben, 
auch wenn diese erst im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und 
dem Tag der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses wirk-
sam geworden sind. 
 

Jahresabschlüsse 
organisatorisch  
eigenständiger 

Einheiten 

 
Angaben zu den gemeindlichen Einheiten, die neben der gemeindlichen 
Verwaltung einen eigenständigen Jahresabschluss unter der Rechtsper-
sönlichkeit „Gemeinde“ aufstellen. Dazu sollten die betreffenden ge-
meindlichen Geschäftszweige und der Umfang des eigenständigen 
Jahresabschlusses sowie sonstige Besonderheiten benannt werden. 
 

Treuhandvermögen 
(Gemeinde als Treuhänder) 

 
Angaben zum Treuhandvermögen, das von der Gemeinde als Treuhän-
der verwaltet wird, z. B. rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen (vgl. 
§ 98 GO NRW, denn nach den Grundsätzen „Bilanzklarheit“ und „Bi-
lanzwahrheit“ muss den Jahresabschlussadressaten eine Unterschei-
dung zwischen allgemein Vermögen der Gemeinde und dem Treuhand-
vermögen ermöglicht werden. 
  

Hinterlegung  
von Sicherheiten 

 
Angaben zu übernommenen Sicherungsgegenständen, z. B. Wertpapie-
ren, die der Gemeinde sicherungsübereignet worden sind. 
 

Bilanzielle  
Umschichtungen 

 
Angaben zu bilanziellen Umschichtungen von gemeindlichen Vermö-
gensgegenständen zwischen dem Anlagevermögen und dem Umlauf-
vermögen, wenn sich gleichzeitig daraus eine Abweichung von den 
bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergibt. 
 

Verringerung 
des Eigenkapitals 

 
Angaben über die tatsächliche Verringerung der allgemeinen Rücklage 
und/oder die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und ihre Aus-
wirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals. Dabei sollte 
wegen der erheblichen Bedeutung ein Zusammenhang zum Jahresfehl-
betrag in der Ergebnisrechnung hergestellt werden.  
 

Bemessung der 
Pensionsrückstellungen 

 
Angaben zur Ermittlung der Höhe der Rückstellungen für Pensionen und 
ähnliche beamtenrechtliche Verpflichtungen der Gemeinde unter Benen-
nung des dabei angewandten versicherungsmathematischen Berech-
nungsverfahrens einschließlich der grundlegenden Annahmen der Be-
rechnung, z. B. den Zinssatz und andere eingesetzte Parameter sowie 
die berücksichtigten Trendannahmen, z. B. erwartete Preis- und Kosten-
steigerungen. Außerdem Angaben zu Ansprüchen aus Dienstherrn-
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Wichtige örtliche Angaben im gemeindlichen Anhang  

 
 

GEGENSTAND  
 

BERICHTSINHALTE 
wechseln und der Tätigkeit von Beamten bei gemeindlichen Betrieben. 
 

 
Bemessung der 

Zusatzversorgung 
 

 
Angaben zur Inanspruchnahme der gemeindlichen Zusatzversorgung 
für die gemeindlichen Beschäftigten, z. B. über die Art und Umfang 
sowie die Ausgestaltung der gemeindlichen Zusatzversorgung bzw. 
Versorgungszusage, zur Beitragsbemessung u.a. 
 

Verpflichtungen 
gegenüber  

anderen Dienstherren 

 
Liegen Beteiligungsverpflichtungen der Gemeinde an künftigen Versor-
gungsleistungen wegen der Abgabe von Beamten vor, sind entspre-
chende Angaben zu machen, weil diese gemeindlichen Verpflichtungen 
aus vorhergehenden Pensionsverpflichtungen der Gemeinde entstan-
den sind. Diese Angaben können dahingehend erweitert werden, dass 
die Gemeinde ihre gesamten Verpflichtungen gegenüber ihren Beschäf-
tigten aufgezeigt. Sie kann dazu Angaben zu ihren Pensionsrückstellun-
gen, den Beihilferückstellungen, den Rückstellungen wegen bestehen-
der Verpflichtungen aus der Abgabe von Beamten, aber auch ihre For-
derungen aus der Aufnahme von Beamten offenlegen (vgl. § 1 VLVG 
NRW). 
 

Einsatz von 
derivativen  

Finanzinstrumenten 

 
Angaben zum Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten des Kredit- 
und des Geldmarktes, z. B. Zinssicherungsinstrumenten, unabhängig 
davon, ob sie ein schwebendes Geschäft darstellen, das nicht bilanzie-
rungsfähig ist. Mit diesen Angaben soll ein Überblick über den Umfang 
der eingesetzten Finanzinstrumente gegeben werden, weil die Geschäf-
te der Gemeinde über Zinsswaps und Währungsswaps ein schweben-
des Dauerschuldverhältnis darzustellen, das zunächst nicht bilanziert 
wird. Dazu sollen die Arten und der Umfang der derivativen Finanzin-
strumente angegeben sowie die beizulegenden Werte, soweit sie be-
stimmt werden können, und die angewandten Bewertungsmethoden 
aufgeführt werden. In dieser Übersicht sollen die zinsbezogenen Finan-
zinstrumente möglichst getrennt von den währungsbezogenen Instru-
menten aufgezeigt werden. Wegen der Beachtung des Konnexitätsprin-
zips sollen außerdem die mit den Finanzinstrumenten in Verbindung 
stehenden Finanzgeschäfte bzw. die Bilanzposten angegeben werden, 
unter denen die Finanzgeschäfte angesetzt sind. Soweit Finanzinstru-
mente miteinander kombiniert werden, also Mischformen bestehen, 
sollen diese gesondert angegeben werden. 
 

Bildung von 
Bewertungseinheiten 

 
Angaben über die Bildung von Bewertungseinheiten mit Angaben zum 
Umfang, den einbezogenen Wirtschaftsgütern, den abgesicherten Risi-
ken und sonstigen wichtigen Aspekten, z. B. ob der Eintritt der abgesi-
cherten Risiken ausgeschlossen ist. 
 

Antizipative 
Bilanzposten 

 
 
Angaben über den Umfang und den Inhalt sog. antizipativer Bilanzpos-
ten, bei denen nach dem Realisationsprinzip bei der Gemeinde einge-
gangene Einzahlungen erst nach dem Abschlussstichtag als Erträge zu 
erfassen sind. 
 

Gesamtschuldnerschaft 

 
Angaben über das Bestehen einer Gesamtschuldnerschaft der Gemein-
de mit Dritten und die vorgenommene Bilanzierung. Es ist aufzuzeigen, 
ob z. B. die Verbindlichkeit in voller Höhe passiviert und ein Rückgriffs- 
bzw. Ausgleichsanspruch gegenüber den übrigen Schuldnern aktiviert 
wurde. Angaben sind auch dann zu machen, wenn die Gesamtschuld 
von der Gemeinde beglichen wurde und sie entsprechende Forderungen 
gegenüber den übrigen Schuldnern bilanziert hat. Es ist auch dann eine 
Angabe zu machen, wenn zwischen den Schuldnern eine Vereinbarung 
besteht, dass jeder Schuldner der Gesamtschuld für seine anteilige 
Schuld selbst die Tilgungsleistungen erbringt. 
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Wichtige örtliche Angaben im gemeindlichen Anhang  

 
 

GEGENSTAND  
 

BERICHTSINHALTE 

Sonstige 
finanzielle  

Verpflichtungen 

 
Angaben über Art und Zweck der nicht in der gemeindlichen Bilanz 
anzusetzenden Geschäfte der Gemeinde sowie deren Risiken und 
Vorteile für die Gemeinde, soweit diese finanzielle Verpflichtungen der 
Gemeinde, aber keine gemeindlichen Haftungsverhältnisse darstellen, 
und Auswirkungen auf die Beurteilung der Finanzlage der Gemeinde 
haben, z. B. schwebende Geschäfte, ein Ansatzverzicht wegen eines 
Passivierungswahlrechtes, mehrjährige Miet- und Leasingverträge, u.a. 
Die Gemeinde sollte auch Angaben zu Dauerschuldverhältnissen und 
Treuhandverhältnissen machen. Bei einem Cash-Pooling sollten Art und 
Umfang der Finanzbeziehungen zum Cash-Pooling angegeben sowie 
eine ggf. vorgenommene Bilanzierung dazu in einen Zusammenhang 
gestellt werden. Auch gemeindliche Verpflichtungen aus Zahlungsge-
schäften mit E-Geld als Emittent sind anzugeben. 
 

Leistungsbeziehungen 
mit den Betrieben 

 
Angaben über Art und Zweck der Leistungsbeziehungen der gemeindli-
chen Verwaltung mit den gemeindlichen Betrieben unter Angabe der 
daraus entstehenden Erträge und Aufwendungen für die Gemeinde. 
Dabei sollte zwischen einmaligen und jährlich wiederkehrenden Leis-
tungen unterschieden werden. Diese Angaben sind im Zusammenhang 
mit dem gemeindlichen Gesamtabschluss zu betrachten, bei dem derar-
tige Leistungen innerhalb des Gesamtabschlusses eliminiert werden 
müssen (vgl. § 305 HGB). 
 

Produktorientierte 
Gliederung  

des Haushaltsplans 

 
Bedarfsgerechte Angaben zur produktorientierten Gliederung der Teil-
rechnungen als Nachweis der Aufgabenerfüllung der Gemeinde, auch 
wenn die Ergebnisse insgesamt in der Ergebnisrechnung und in der 
Finanzrechnung enthalten sind und ganz oder teilweise im Zusammen-
hang mit ausgewählten Bilanzposten im Anhang aufgenommen wurden. 
Dabei sollte eine systematische Übersicht über die örtlichen Leistungen, 
die Ressourcenorientierung und die Produktorientierung gegeben wer-
den, um das wirtschaftliche Ergebnis der Gemeinde im Zusammenhang 
mit der gemeindlichen Aufgabenerfüllung verstehbar zu machen. 

 

 
Angaben  

über ein außerordentliches  
Jahresergebnis 

 

 
Zusammenfassende Angaben über die Ursachen für ein außerordentli-
ches Jahresergebnis, das in der Ergebnisrechnung auszuweisen ist (vgl. 
§ 38 i.V.m. § 2 GemHVO NRW) und zu dessen wirtschaftlicher Wirkung 
bei der Gemeinde, soweit ein Gesamtzusammenhang zwischen den 
davon betroffenen Posten und Positionen herzustellen ist. 
 

Zusammensetzung 
eines Bilanzpostens 

wegen des  
Gesamtabschlusses 

 
Angaben zur Zusammensetzung eines Bilanzpostens, der im Rahmen 
des gemeindlichen Gesamtabschlusses wegen der Geschäftsbeziehun-
gen zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben aufzu-
gliedern ist, um die Konsolidierung ordnungsmäßig durchführen zu 
können. Diese Sachlage erfordert z. B. eine besondere Untergliederung 
bei den gemeindlichen Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen 
den Forderungen an Betriebe des Konsolidierungskreises und den 
Forderungen an Sonstige.  
 

Verzicht 
auf den 

Gesamtabschluss 

 
Angaben über besondere örtliche Fallgestaltungen im Rahmen der 
gemeindlichen Beteiligungen, die dazu führen, dass für die Gemeinde 
die Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses entbehrlich ist, 
z. B. weil die Gemeinde über keinen voll zu konsolidieren gemeindlichen 
Betrieb verfügt, denn dann liegt die wichtigste Voraussetzung für den 
gemeindlichen Gesamtabschluss, dass ein Mutter-Tochter-Verhältnis 
zwischen der Kernverwaltung der Gemeinde und mindestens einem 
ihrer Betriebe besteht, nicht vor. 
 

Beifügung 
des gemeindlichen 

Beteiligungsberichtes 

 
Angaben, dass wegen der tatsächlichen Entbehrlichkeit des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses, der Beteiligungsbericht nach § 117 GO 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 44 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2418 

 
Wichtige örtliche Angaben im gemeindlichen Anhang  

 
 

GEGENSTAND  
 

BERICHTSINHALTE 
NRW, der dem Gesamtabschluss beizufügen ist, deshalb dem Jahres-
abschluss der Gemeinde beigefügt wird. 
 

Wesentliche Geschäfte  
mit nahestehenden  

Unternehmen  
und Personen 

 
Im Haushaltsjahr getätigte wesentliche Geschäfte mit der Gemeinde mit 
nahestehenden Unternehmen, z. B. Tochtereinheiten oder assoziierte 
Betriebe (vgl. Beteiligungsbricht nach § 117 GO NRW) und/oder nahe-
stehenden Personen, z. B. Personen in Führungspositionen (vgl. § 95 
Absatz 2 GO NRW), die Verantwortung in der Gemeinde innehaben 
oder innegehabt haben. Sie haben oder hatten durch ihre Stellung einen 
maßgeblichen Einfluss auf die haushaltswirtschaftliche Lage der Ge-
meinde. 
 
Über die Geschäfte mit diesen Geschäftspartnern soll eine Angabe 
erfolgen, wenn die Geschäfte nicht zu marktüblichen Bedingungen 
abgeschlossen wurden, soweit sich eine Marktüblichkeit solcher Ge-
schäfte feststellen lässt. Dabei ist vorrangig auf den wirtschaftlichen 
Gehalt des Geschäftes abzustellen und nicht nur auf die Rechtsbezie-
hung. Außerdem sind die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu 
beachten. Zu solchen Geschäften können z. B. Dienstleistungen, Kauf-, 
Verkaufs- und Tauschgeschäfte, Kostenübernahmen u.a. gehören. Eine 
Orientierung für die Abgrenzung solcher Geschäfte können z. B. die 
Definitionen in der EU-Verordnung Nr. 632/2010 bieten.  
 

Besondere  
Informationsbedürfnisse 

der Adressaten 
des Jahresabschlusses 

 
Bei den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft können 
besondere Informationsbedürfnisse im Rahmen des gemeindlichen 
Jahresabschlusses bestehen: 
 
Beispiel: „Örtliche Planungs- und Baupolitik“ 
Angaben über unbebaute Grundstücke, z. B. Bauerwartungsland, Bau-
grundstücke, Gewerbegrundstücke. Zu den unbebauten Grundstücken 
der Gemeinde kann auch deren baurechtliche Klassifizierung nach dem 
geltenden Planungsrecht der Gemeinde angegeben werden, wenn für 
die Gemeinde erkennbar ist, dass bei den Adressaten des gemeindli-
chen Jahresabschlusses ein entsprechender Informationsbedarf besteht. 
 
Beispiel: IT-Infrastruktur 
Angaben zur Weiterentwicklung und Gestaltung der gemeindlichen It-
Infrastruktur und den damit zusammenhängenden eigenen und fremden 
Dienstleistungen, z. B. durch einen IT-Zweckverband. 
 

  Abbildung 600 „Wichtige örtliche Angaben im gemeindlichen Anhang“ 
 
 
2.2.2.4 Erläuterungen zu wichtigen örtlichen Sachverhalten 
 
2.2.2.4.1 Nicht in der Bilanz enthaltenen finanziellen Verpflichtungen 
   
Die Gemeinde soll im Rahmen des Anhangs im gemeindlichen Jahresabschluss auch über gemeindliche Ge-
schäfte informieren, die nicht in der gemeindlichen Bilanz enthalten sind, aber Auswirkungen auf die Finanzlage 
der Gemeinde haben können. Als Geschäft gelten dabei alle wesentlichen Transaktionen, die Auswirkungen auf 
die aktuelle oder künftige Finanzlage der Gemeinde haben können, z. B. Factoringgeschäfte, Operating-Leasing-
Verträge u.a. Allgemein getroffene Entscheidungen der Gemeinde, die noch nicht zu einer Übertragung von Risi-
ken oder Vorteilen geführt haben, brauchen dagegen nicht im gemeindlichen Anhang angeben werden. Über die 
Notwendigkeit einer Anhangsangabe ist dabei regelmäßig unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Ver-
hältnisse eigenverantwortlich von der Gemeinde zu entscheiden. 
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Die Beurteilung, ob ein gemeindliches Geschäft „nicht in der Bilanz enthalten“ ist, muss bezogen auf den jeweili-
gen Abschlussstichtag vorgenommen werden. Ein solches Geschäft liegt i.d.R. vor, wenn die Gemeinde Vorteile 
oder Risiken übernimmt, ohne dass dieses Geschäft in Form von Vermögen oder Schulden in der gemeindlichen 
Bilanz anzusetzen ist. So kommen dafür z. B. schwebende Geschäfte oder Dauerschuldverhältnisse in Betracht, 
die aktuell noch nicht in der gemeindlichen Bilanz enthalten bzw. abzubilden sind. Für jede Art eines betroffenen 
gemeindlichen Geschäftes sind die Finanzauswirkungen anzugeben. 
 
 
2.2.2.4.2 Geschäfte mit nahestehenden Betrieben  
 
Die Gemeinde hält vielfach geschäftliche Beziehungen zu ihren gemeindlichen (nahestehenden) Betrieben, durch 
die Finanzlage der Gemeinde berührt wird. Soweit diese Geschäfte nicht zu marküblichen Bedingungen, sondern 
mit wesentlichen Abweichungen, z. B. erhebliche Sonderkonditionen, abgewickelt werden, ist es geboten, dar-
über im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss zu informieren. Als betroffene Betriebe gelten dabei gemeind-
liche Betriebe, die dem Vollkonsolidierungskreis beim gemeindlichen Gesamtabschluss (vgl. § 116 GO NRW) 
angehören oder die als assoziierter Betrieb in den Gesamtabschluss der Gemeinde einbezogen werden. 
 
Über die gemeindlichen Geschäfte sind deren Wert sowie die im Zeitpunkt des Abschlusses eines Geschäftes 
bestehenden tatsächlichen Beziehungen nach ihrer Form und ihrer Art anzugeben. Dabei ist das einzelne Ge-
schäft auch hinsichtlich seiner Wesentlichkeit zu beurteilen. Eine gegeneinander mögliche Aufrechnung hat dabei 
zu unterbleiben. Außerdem kann auf die namentliche Bezeichnung der gemeindlichen Betriebe als Geschäfts-
partner der Gemeinde verzichtet werden. Als Geschäft gelten dabei alle wesentlichen Transaktionen, die Auswir-
kungen auf die aktuelle oder künftige Finanzlage der Gemeinde haben können, z. B. der Erwerb oder die Veräu-
ßerung von Vermögensgegenständen, die Erbringung von Dienstleistungen, Bürgschaftsübernahmen u.a. Dage-
gen brauchen allgemein getroffene Entscheidungen der Gemeinde, die noch nicht zu einer Übertragung von 
Risiken oder Vorteilen geführt haben, nicht anzugeben. 
 
 
2.2.2.4.3 Geschäfte mit nahestehenden Personen 
 
Die über gemeindliche Geschäfte mit nahestehenden Betrieben zu beachtenden Informationspflichten und 
Grundsätze gelten auch für Geschäfte der Gemeinde mit Personen, die Verantwortung für die Gemeinde tragen. 
Zu diesem Personenkreis sind alle Personen zu zählen, über die der gemeindliche Lagebericht personenbezoge-
ne Angaben enthalten muss (vgl. § 95 Absatz 2 GO NRW), z. B. die Mitglieder des Verwaltungsvorstands, der 
Bürgermeister und der Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn diese Personen im Haushaltsjahr 
ausgeschieden sind. Wie bei den gemeindlichen Betrieben kann auch bei den Informationen über die Geschäfts-
beziehungen auf die namentliche Bezeichnung der nahestehenden Personen als Geschäftspartner der Gemeinde 
kann dabei verzichtet werden. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Anlagen zum Anhang): 
 
3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Vorgabe in dieser Vorschrift, dem Anhang einen Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO NRW, einen Forde-
rungsspiegel nach § 46 GemHVO NRW und einen Verbindlichkeitenspiegel § 47 GemHVO NRW beizufügen, soll 
dazu beitragen, das durch den Jahresabschluss zu vermittelnde Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde klar und verständlich darzustellen und den notwendigen über die wirtschaftliche Lage 
der Gemeinde sicherzustellen. Mit den Anlagen zum Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss werden weitere 
ergänzende Informationen in detaillierter Form gegeben, deren Bedarf für die Adressaten des Jahresabschlusses 
aus den Daten des Zahlenwerks „Jahresabschluss“ entsteht.  
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Auf die Vorgabe, dem Anhang die dem Rat der Gemeinde vorzulegenden Übersicht über die übertragenen Er-
mächtigungen (vgl. § 22 Absatz 4 GemHVO NRW) beizufügen, konnte verzichtet werden, weil die vorgenomme-
nen Ermächtigungsübertragungen im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung (vgl. § 38 Absatz 2 GemHVO 
NRW) und der Finanzrechnung (vgl. § 39 GemHVO NRW) gesondert anzugeben und dadurch im Jahresab-
schluss der Gemeinde (vgl. § 95 GO NRW) enthalten sind. Nachfolgend werden beispielhaft einige Informations-
angebote aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Spiegel zum gemeindlichen Anhang 

 
 

ANLAGEN ZUM ANHANG 
 

Anlagenspiegel 
 

§ 45 i.V.m. § 41 Absatz 3 Nummer 1 GemHVO NRW 

 
 

Forderungsspiel 
 

 
 
§ 46 i.V.m. § 41 Absatz 3 Nummer 2.2 GemHVO NRW 

 
Verbindlichkeitenspiegel 

 
§ 47 i.V.m. § 41 Absatz 4 Nummer 4 GemHVO NRW 

 
BILANZBEZOGENE ANLAGEN (freiwillig) 

 
Eigenkapitalspiegel 

 

 
Bilanzansatz des Eigenkapitals nach   
§ 41 Absatz 4 Nummer 1 GemHVO NRW 
 

 
Sonderpostenspiegel 

 

 
Bilanzansatz der Sonderposten nach 
§ 41 Absatz 4 Nummer 2 GemHVO NRW 
 

 
Rückstellungsspiegel 

 

 
Bilanzansatz der Rückstellungen nach  
§ 41 Absatz 4 Nummer 3 GemHVO NRW 
 

 
Rechnungsabgrenzungsspiegel 

 

 
Bilanzangabe der Rechnungsabgrenzung nach 
§ 41 Absatz 3 Nummer 3 und Absatz 4 Nummer 5 
GemHVO NRW 
 

 
HAUSHALTSBEZOGENE ANLAGEN (freiwillig) 

 
Haushaltswirtschaftliche Spiegel 

 
Keine Vorgaben 

 
Übersicht über die Ertragsausfälle 

 
§ 38 i.V.m. § 26 GemHVO NRW 

Abbildung 601 „Die Übersicht über die Spiegel zum gemeindlichen Anhang“ 
 
Die Gemeinde kann aber gleichwohl dem gemeindlichen Anhang noch weitere eigene Spiegel beifügen, um die 
Entwicklung gewichtiger Bilanzposten im Haushaltsjahr aufzuzeigen. Dadurch ergibt sich für die Adressaten des 
gemeindlichen Jahresabschlusses ein vielfältiges Informationsangebot über die haushaltsmäßigen Wirkungen der 
im Haushaltsjahr ausgeführten Haushaltswirtschaft der Gemeinde. 
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3.2 Die verbindlichen Spiegel 
 
3.2.1 Der Anlagenspiegel 
 
Der Gemeinde obliegt die Verpflichtung, die haushaltsjahrbezogene Entwicklung der Posten des Anlagevermö-
gens in der gemeindlichen Bilanz nachzuhalten und im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses offenzu-
legen. Sie bedient sich dazu des Anlagenspiegels, in dem die Entwicklung der einzelnen Posten des gemeindli-
chen Anlagevermögens im Haushaltsjahr detailliert und nachvollziehbar dargestellt wird. Durch einen solchen 
Anlagenspiegel soll der Überblick über die gemeindliche Vermögenslage sowie über die Altersstruktur des Anla-
gevermögens der Gemeinde erleichtert werden.  
 
Der gemeindliche Anlagenspiegel muss daher u.a. Anschaffungs- und Herstellungskosten, Abschreibungen und 
Buchwerte enthalten. Er ist zudem entsprechend den Vorgaben für die Gliederung des Anlagevermögens in der 
gemeindlichen Bilanz zu untergliedern (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1 GemHVO NRW). Durch den gemeindlichen 
Anlagenspiegel wird zudem die in der Finanzrechnung erfasste Mittelverwendung durch Zugänge und Zuschrei-
bungen (Aktivzunahmen) sowie die Mittelherkunft durch Abgänge und Abschreibungen (Aktivabnahme) soweit 
möglich wieder gegeben.  
 
Die Einhaltung solcher Vorgaben bzw. diese Informationspflichten erfordert bei der Gemeinde eine entsprechend 
eingerichtete Anlagenbuchhaltung im Rahmen der Aufgaben der gemeindlichen Finanzbuchhaltung. Die Gemein-
de muss dabei Einzelangaben zu jedem gemeindlichen Vermögensgegenstand dokumentieren, z. B. die genaue 
Bezeichnung erfassen, den Tag der Anschaffung oder Herstellung, die Nutzungsdauer, die Abschreibungsmetho-
de, der Buchwert am Abschlussstichtag genau vermerken, aber auch die erfassten Daten entsprechend des 
haushaltswirtschaftlichen Geschehens fortschreiben. Sie erhält dadurch entsprechend genaue Kenntnisse über 
die wertmäßigen Verhältnisse und die Struktur ihres Vermögens.      
 
 
3.2.2 Der Forderungsspiegel 
 
Der Forderungsspiegel soll den Stand und die Entwicklung der bestehenden Ansprüche der Gemeinde nicht nur 
für das abgelaufene Haushaltsjahr detailliert nachweisen. Er ist daher mindestens nach den im Umlaufvermögen 
in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Posten für Forderungen der Gemeinde zu gliedern (vgl. § 41 Absatz 
3 Nummern 2.2.1 und 2.2.2 GemHVO NRW). Diese Vorgabe erfordert, der gemeindlichen Finanzierung entspre-
chend, den Forderungsspiegel in öffentlich-rechtliche Forderungen, z. B. Gebühren, Beiträge, Steuern, Forderun-
gen aus Transferleistungen, und in privatrechtliche Forderungen (adressatenbezogen) sowie nach Laufzeiten zu 
gliedern. In der gemeindlichen Finanzbuchhaltung müssen dazu entsprechende Unterlagen vorgehalten werden. 
 
 
3.2.3 Der Verbindlichkeitenspiegel 
 
Der gemeindliche Verbindlichkeitenspiegel weist den Stand und die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haus-
haltsjahr detailliert nach. Die Verbindlichkeiten sind daher im Wesentlichen nach den wichtigsten Arten, z. B. aus 
Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen, abzubilden. Bei den Verbindlichkeiten aus der 
Aufnahme von Krediten für Investitionen ist zudem eine Differenzierung nach Gläubigern vorzunehmen. Der ge-
meindliche Verbindlichkeitenspiegel hat nicht nur differenzierte Angaben über das von der Gemeinde aufgenom-
mene Fremdkapital, sondern auch über die nicht in der Bilanz anzusetzenden Haftungsverhältnisse der Gemein-
de, z. B. Bürgschaftsverpflichtungen, zu informieren. Die Gemeinde kann zudem zu den Inhalten des Verbindlich-
keitenspiegels weitere Zusatzinformationen geben. Diese örtlichen Angaben sollen aber die Klarheit und Über-
sichtlichkeit der Darstellung im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel nicht beeinträchtigen. 
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3.3 Weitere Anlagen zum Anhang 
 
3.3.1 Der Eigenkapitalspiegel 
 
Der Eigenkapitalausstattung der Gemeinde kommt auch im gemeindlichen Jahresabschluss eine besondere 
Bedeutung zu. Das mögliche tatsächliche Eintreten von Geschäftsvorfällen, die zur Veränderung des gemeindli-
chen Eigenkapitals führen, sollte dann Anlass genug sein, in der gesonderten Anlage zum Anhang die Entwick-
lung des Eigenkapitals der Gemeinde aufzuzeigen. Dabei ist es nicht erforderlich, bei den geplanten Verrechnun-
gen mit der allgemeinen Rücklage bereits Wertveränderungen von Finanzanlagen einzubeziehen, weil über deren 
Verrechnung erst im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses zu entscheiden ist.  
 
Mit der Zuleitung des gemeindlichen Jahresabschlusses an den Rat der Gemeinde (vgl. § 95 GO NRW) werden 
diesem Gremium dann auch sachgerecht die notwendigen Informationen über die gemeindlichen Eigenkapital-
verhältnisse mehrjährig und zukunftsbezogen gegeben. Es ist geboten, in einer besonderen Anlage zum ge-
meindlichen Jahresabschluss den Stand und die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals aufzuzeigen (vgl. 
Abbildung).  
 

 
Der Eigenkapitalspiegel   

 

 
Bilanzposten 

nach § 41 Absatz 3  
Nr. 1 GO NRW 

 
Ist-Wert 

Vorvorjahr 
(31.12.) 

 
 
 

EUR 

 
Ist-Wert 
Vorjahr 
(31.12.) 

 
 
 

EUR 

 
Ist-Wert 
Haus- 
halts- 
jahr 

(31.12.) 
 

EUR 

 
Planwert 

Haushalts- 
jahr + 1 
(31.12.) 

 
 

EUR 

 
Planwert 

Haushalts- 
jahr + 2 
(31.12.) 

 
 

EUR 

 
Planwert 

Haushalts- 
jahr + 3 
(31.12.) 

 
 

EUR 
 
Allgemeine 
Rücklage 
 
Sonder- 
rücklagen 
 
Ausgleichs- 
rücklage 
 
Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag 
 

      

 
Verrechnungen 
mit der allgemei-
nen Rücklage 
(§ 57 GemHVO) 
 

      

Summe des 
Eigenkapitals 

      

  Zeitreihe der Ergebnis- und Finanzplanung 
 

Abbildung 602 „Der Eigenkapitalspiegel“ 
 
Die Beifügung der Übersicht ist auf jeden Fall geboten, wenn im gemeindlichen Jahresabschluss der entstandene 
Fehlbetrag oder der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres mit der Ausgleichsrücklage und/oder der allgemeinen 
Rücklage verrechnet wird. Außerdem verändern auch die zulässigen unmittelbaren Verrechnungen mit der allge-
meinen Rücklage das gemeindliche Eigenkapital (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW). Dabei kommt es nicht 
darauf an, ob ein solches Ergebnis der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bereits für das Haushaltsjahr geplant 
und deshalb eine solche mehrjährige Übersicht dem gemeindlichen Haushaltsplan als Anlage beigefügt war.  
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Es ist erforderlich, den Rat der Gemeinde umfassend zu informieren und dazugehört auch, eine gesonderte 
Übersicht zum gemeindlichen Eigenkapital im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend der mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplanung aufzustellen. Da das Eigenkapital auch Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich 
in der Rechnung hat (vgl. § 75 Absatz 2 GO NRW) muss in die Beurteilung des Jahresabschlusses auch die 
Eigenkapitalentwicklung der Gemeinde einbezogen werden. 
 
 
3.3.2 Der Sonderpostenspiegel 
 
Für die Gemeinde kann es sinnvoll sein, sich einen detaillierten Überblick über den Stand und die Veränderungen 
der Sonderposten zum Abschlussstichtag zu verschaffen. Durch einen Sonderpostenspiegel kann die Gemeinde 
den Stand und die Veränderungen der Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz zum Abschlussstichtag aufzei-
gen. Durch den Sonderpostenspiegel werden zudem eine bessere Nachvollziehbarkeit und die Zusammenhänge 
zwischen den betroffenen Haushaltspositionen aufgezeigt. Die einzelnen Posten im Sonderpostenspiegel sollten 
jeweils nach Vermögensarten der Aktivseite der Bilanz weiter untergliedert werden, soweit die dort angesetzten 
Vermögensgegenstände, z. B. durch Zuwendungen, Beiträge o.a. finanziert wurden.  
 
Das Schema eines Sonderpostenspiegels zeigt daher im Teil A den Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres, die 
Veränderungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und den Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres in 
Bezug auf die einzelnen Arten von Sonderposten auf. Darüber hinaus werden im Teil B die einzelnen Arten von 
Sonderposten nach Fristigkeiten gegliedert, aufgezeigt. Ein solcher Sonderpostenspiegel trägt erheblich zur 
Übersichtlichkeit der in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Sonderposten bei. Als Grundgliederung des Son-
derpostenspiegels bietet sich die Bilanzgliederung nach § 41 Absatz 4 Nummer 2 GemHVO NRW an, die im Teil 
A um die Veränderungen im Haushaltsjahr und in Teil B um eine zeitliche Komponente nach Laufzeiten erweitert 
wird (vgl. Abbildung).  
 

 
Der Sonderpostenspiegel 

Teil A 
 

 
 
 

Arten der 
Sonderposten 

 
Gesamt- 
betrag 

am 31.12. 
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Veränderungen  
im Haushaltsjahr 
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Laufende 
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mindestens wie  
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nach § 41 Absatz 4 
Nummer 2 
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Der Sonderpostenspiegel 

    Teil B 
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betrag 

am 31.12. 
des Haus- 

 
 
 

mit einer Restlaufzeit von 
  

 
Gesamt- 
betrag 
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des 
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Arten der 
Sonderposten 

halts- 
jahres 

 
EUR 

bis zu 1 
Jahr 

 
EUR 

1 bis 5 
Jahre 

 
EUR 

mehr als  
5 Jahre 

 
EUR 

Vor- 
jahres 

 
EUR 

 
(Gliederung 

mindestens wie  
in der Bilanz 

nach § 41 Absatz 4 
Nummer 2 

GemHVO NRW) 
 

     

 
 

Abbildung 603 „Der Sonderpostenspiegel“ 
 
Die Gemeinde kann das Schema des Sonderpostenspiegels auf ihre Bedürfnisse übertragen und weiter ausge-
stalten. Sie kann zum Sonderpostenspiegel auch weitere Zusatzinformationen geben und diesen aus örtlichen 
Erwägungen heraus dem Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss beifügen. Soweit die Gemeinde dem An-
hang keinen Sonderpostenspiegel beifügt, sollten im Anhang mindestens die Restlaufzeiten zu den wesentlichen 
Sonderposten angegeben werden. Dazu bietet es sich an, die Angaben wie in der Bilanz nach langfristigen und 
kurzfristigen Sonderposten zu gliedern.  
 
 
3.3.3 Der Rückstellungsspiegel 
 
Für die Gemeinde ist es sinnvoll, sich zum Abschlussstichtag einen detaillierten Überblick über den Stand und die 
Veränderungen der Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite als auch der Passivseite der gemeindlichen 
Bilanz zu verschaffen. Als Übersicht bietet sich ein entsprechender Rechnungsabgrenzungsspiegel an. Dieser 
besteht aus zwei Bestandteilen und baut in seiner weiteren Gliederung auf der gemeindlichen Bilanzgliederung 
nach § 41 Absatz 4 Nummer 3 GemHVO NRW auf.  
 
Der Rückstellungsspiegel zeigt im Teil A die Veränderungen der gemeindlichen Rechnungsabgrenzung im Haus-
haltsjahr und im Teil B die prognostizierte zeitliche Verteilung nach Restlaufzeiten. Der örtliche Rückstellungs-
spiegel dient u.a. dazu, für jeden der Bilanzposten den zusammengefassten Ansatz auf unterschiedliche Zeiträu-
me aufzuteilen und dazu jeweils den Betrag anzugeben. Er trägt dadurch erheblich zur Übersichtlichkeit der in der 
gemeindlichen Bilanz angesetzten Rechnungsabgrenzungsposten bei (vgl. Abbildung).  
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Der Rückstellungsspiegel  
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Abbildung 604 „Rückstellungsspiegel“ 
 
Die Gemeinde kann aus örtlichen Erwägungen heraus das Schema des Rückstellungsspiegels weiter auf ihre 
Bedürfnisse übertragen und ausgestalten (vgl. § 36 GemHVO NRW) und dazu auch weitere Zusatzinformationen 
geben, die für die örtliche Beurteilung des gemeindlichen Jahresabschlusses von Bedeutung sind. Soweit die 
Gemeinde dem Anhang keinen Rückstellungsspiegel beifügt, sollten im Anhang mindestens die Restlaufzeiten zu 
den wesentlichen Rückstellungen angegeben werden. Es bietet sich dazu an, die Anhangsangaben wie in der 
Bilanz nach langfristigen und kurzfristigen Rückstellungen zu gliedern.  
 
 
3.3.4 Der Rechnungsabgrenzungsspiegel 
 
Für die Gemeinde ist es sinnvoll, sich einen detaillierten Überblick über den Stand und die Veränderungen der 
Rechnungsabgrenzungsposten zum Abschlussstichtag zu verschaffen. Dazu bietet sich die Erstellung eines 
Rechnungsabgrenzungsspiegels an (vgl. Abbildung).  
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Der Rechnungsabgrenzungsspiegel 
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Abbildung 605 „Der Rechnungsabgrenzungsspiegel“ 
 
Sofern die Gemeinde dem Anhang keinen Rechnungsabgrenzungsspiegel beifügt, sollten im Anhang mindestens 
die Restlaufzeiten zu den wesentlichen Rechnungsabgrenzungsposten angegeben werden. Dazu bietet es sich 
an, die Angaben nach langfristigen und kurzfristigen Rechnungsabgrenzungen zu gliedern.  
 
 
3.3.5 Der haushaltswirtschaftliche Spiegel 
 
Die Gemeinde kann das allgemeine Schema der oben aufgezeigten Spiegel auf ihre Bedürfnisse übertragen und 
in einer solchen Form auch die Ergebnisse aus der Ausführung des gemeindlichen Haushaltsplans im Haushalts-
jahr abbilden. Sie sollte dabei z. B. die Rahmenbedingungen in den Vorschriften der §§ 45, 46 und 47 GemHVO 
NRW beachten. Es besteht für die Gemeinde aber grundsätzlich auch die Möglichkeit einen haushaltswirtschaftli-
chen Spiegel so gestalten, dass dadurch die Veränderungen bzw. die Entwicklungen der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft im Haushaltsjahr aufgezeigt sowie der Stand am Ende des Vorjahres und am Ende des Haushalts-
jahres in Bezug auf die einzelnen Arten aufgezeigt wird (vgl. Abbildung).  
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…spiegel 

 
vorgesehen.) 

 
 
Gesamtsumme: 
 

     

Abbildung 606 „Der haushaltswirtschaftliche Spiegel“ 
 
 
3.3.6 Die Übersicht über Ertragsausfälle 
 
Im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entstehen aus dem öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen 
Handeln der Gemeinde vielfältige Ansprüche gegenüber Dritten. Die Gemeinde hat ihre Leistungspflicht erfüllt, 
sodass ihr deshalb i.d.R. eine Geldleistung als Gegenleistung des Dritten zusteht. Soweit am Abschlussstichtag 
noch Zahlungen eines Dritten ausstehen, hat die Gemeinde diese Ansprüche mit ihrem geldlichen Gegenwert als 
Forderungen in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Der Ansatz von Forderungen in der Bilanz der Gemeinde 
ist dabei von den rechtlichen und den tatsächlichen Verhältnissen am jeweiligen Abschlussstichtag abhängig.  
 
Soweit ein negativer Differenzbetrag bei den einzelnen Ertragsarten in der Ergebnisrechnung von der Gemeinde 
ausgewiesen wird und der Betrag vollständig oder zum Teil aufgrund eines Verzichtes durch die Gemeinde ent-
standen ist, sollte ein solcher Sachverhalt aus Transparenzgründen von der Gemeinde offengelegt und die Grün-
de dazu aufgezeigt werden. Die Übersicht kann in gleicher Weise auch über den Überblick über den gemeindli-
chen Verzicht auf Einzahlungen genutzt werden. Die nachfolgende Übersicht soll eine Hilfestellung über solche 
Angaben im gemeindlichen Jahresabschluss bieten (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Übersicht über Ertragsausfälle bei der Gemeinde 
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Die Übersicht über Ertragsausfälle bei der Gemeinde 
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Abbildung 607 „Die Übersicht über Ertragsausfälle bei der Gemeinde“ 
 
Die Übersicht soll nicht dazu dienen, alle gemeindlichen Geschäftsvorfälle aufzulisten, die z. B. von einem Erlass 
der gemeindlichen Ansprüche berührt werden. Die Gemeinde hat vielmehr eigenverantwortlich über die Art der 
Differenzierung der Angaben zu entscheiden. Die Ertragsarten stellen dazu eine der Möglichkeiten dar (vgl. § 2 
Absatz 1 GemHVO NRW). Die Gemeinde kann sich aber auch entscheiden, derartige Angaben in ihrem Jahres-
abschluss in beschreibender Form zu machen.   
 
 
3.3.7 Die Übersicht über betriebsbezogene Leistungsbeziehungen  
 
Im Rahmen des Anhangs kann auch eine ausreichende Auskunft über die tatsächlichen haushaltswirtschaftlich 
relevanten Leistungsbeziehungen zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben gegeben werden. 
Derartige Leistungsbeziehungen verursachen in unterschiedlicher Weise gemeindliche Aufwendungen, z. B. für 
Sachleistungen und Dienstleistungen oder Transferaufwendungen, die in den betreffenden Teilrechnungen ent-
halten sind, aber nicht gesondert dargestellt werden müssen.  
 
Für die Beurteilung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und für deren Adressaten stellen die Informationen 
über Leistungsbeziehungen in der wirtschaftlichen Einheit "Gemeinde" eine wesentliche Auskunft hinsichtlich der 
gemeindlichen Aufgabenerfüllung dar. Entsprechend gilt diese Sachlage auch für Erträge, die von der Gemeinde 
aufgrund der betriebsbezogenen Leistungen erzielt werden können. Es besteht daher ein Bedarf, auch im Rah-
men des gemeindlichen Jahresabschlusses eine zusammenfassende Übersicht darüber zu geben. Das nachfol-
gende Schema soll dazu einen Einstieg bieten (vgl. Abbildung).  
 

 
Die betriebsbezogenen Leistungsbeziehungen 
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Die betriebsbezogenen Leistungsbeziehungen 
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Abbildung 608 „Die betriebsbezogenen Leistungsbeziehungen“ 
 
Diese Übersicht kann ggf. auch eine Grundlageninformation für die im Rahmen des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses vorzunehmende Aufwands- und Ertragskonsolidierung bieten (vgl. § 50 GemHVO NRW i.V.m. § 305 
HGB). Sie gewährt daher nicht nur einen besonderen Einblick in die gemeindliche Haushaltswirtschaft, sondern 
unterstützt auch die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses. Diese Übersicht kann von der Gemein-
de unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse näher ausgestaltet werden. Dabei könnten z. B. wichtige und 
erhebliche Leistungsbeziehungen zu einzelnen Betrieben in die Übersicht aufgenommen werden.  
 
 
3.3.8 Sonstige Anlagen 
 
Dem Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss sollte im Zusammenhang mit den unter den Finanzanlagen in 
der Bilanz angesetzten gemeindlichen Betrieben auch eine Übersicht über diese Betriebe beigefügt werden. Im 
Rahmen ihres Beteiligungsberichtes hat die Gemeinde eine solche Übersicht zu erstellen und dem Bericht beizu-
fügen (vgl. § 52 Absatz 3 GemHVO NRW). Beim gemeindlichen Jahresabschluss dürfte es sachgerecht sein, 
einen Zusammenhang zwischen den gemeindlichen Betrieben und den betreffenden Bilanzposten in der ge-
meindlichen Bilanz herzustellen. Das Bild über die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinde wird durch für 
den Jahresabschluss verbessert.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 45 
Anlagenspiegel 

 
(1) 1Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen. 2Er ist mindestens 
entsprechend § 41 Abs. 3 Nr. 1 zu gliedern. 

 
(2) Zu den Posten nach Absatz 1 Satz 2 sind jeweils die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Zugänge, 
Abgänge und Umbuchungen, die Zuschreibungen, die kumulierten Abschreibungen, die Buchwerte am Ab-
schlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr anzugeben. 
 
 
Erläuterungen zu § 45: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Pflicht zur Aufstellung eines Anlagenspiegels 
 
Im NKF ist von der Gemeinde im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses ein Anlagen-
spiegel als Anlage zum Anhang zu erstellen (vgl. § 44 Absatz 3 GemHVO NRW). Im Anlagenspiegel wird die 
Entwicklung der einzelnen Posten des gemeindlichen Anlagevermögens, ausgehend von den ursprünglichen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis hin zum Buchwert am jeweiligen Abschlussstichtag detailliert aufge-
zeigt. Die sich aus der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr erge-
benden Veränderungen sind darin einzubeziehen. Der Anlagenspiegel erleichtert dadurch den Adressaten des 
gemeindlichen Jahresabschlusses den Überblick über die Vermögenslage der Gemeinde sowie über die Alters-
struktur des gemeindlichen Anlagevermögens, denn die gemeindliche Bilanz weist nur die aktuellen Buchwerte 
der gemeindlichen Vermögensgegenstände zusammengefasst aus.  
 
Durch den gemeindlichen Anlagenspiegel wird außerdem ein Einblick in die Abschreibungs- und Investitionspoli-
tik der Gemeinde gewährt. Auch werden im Anlagenspiegel die in der Finanzrechnung erfasste Mittelverwendung 
durch Zugänge und Zuschreibungen (Aktivzunahmen) sowie die Mittelherkunft durch Abgänge und Abschreibun-
gen (Aktivabnahme) wieder gespiegelt. Die Gemeinde kann dabei durch eine umfassende und nachvollziehbare 
Informationspolitik und zusätzliche ortsbezogene Angaben aus dem Anlagenspiegel eine aussagekräftigere ge-
meindliche Vermögensübersicht machen, um den Wert des gemeindlichen Vermögens objektiver für die Beurtei-
lung der Vermögenslage der Gemeinde zu machen. 
 
 
2. Das Muster für den Anlagenspiegel  
 
Die Gemeinde hat den örtlichen Anlagenspiegel unter Berücksichtigung der Inhalte dieser Vorschrift zu gestalten. 
Daher ist darin die Entwicklung der Posten des gemeindlichen Anlagevermögens entsprechend der Gliederung in 
der gemeindlichen Bilanz (vertikal) darzustellen (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1 GemHVO NRW). Dieser Überblick 
über das gemeindliche Anlagevermögen wird dadurch erreicht, dass alle in der gemeindlichen Bilanz angesetzten 
Arten von gemeindlichen Vermögensgegenständen im Anlagenspiegel der Gemeinde auszuweisen sind. Bei 
örtlichem Bedarf soll ggf. noch eine tiefere Gliederung erfolgen. 
 
Im gemeindlichen Anlagenspiegel erfolgt zudem auch eine Bruttodarstellung im Zeitablauf des Haushaltsjahres 
(horizontal). Ausgehend von den ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten der gemeindlichen Ver-
mögensgegenstände wird über die entstandenen Zugänge und Abgänge sowie die erforderlich gewordenen Um-
buchungen deren aktueller Stand ermittelt, von dem die kumulierten Abschreibungen in Abzug gebracht werden. 
Diese Abschreibungen werden aus den kumulierten Abschreibungen der Vorjahre sowie den im Haushaltsjahr 
entstandenen Abschreibungen und Zuschreibungen mit ihrem Stand am Schluss des Haushaltsjahres (Ab-
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schlussstichtag) ermittelt. Die daraus berechneten Buchwerte der bei der Gemeinde vorhandenen Vermögensge-
genstände werden dann den Buchwerten des Vorjahres gegenüber gestellt.  
 
Das Muster für den Anlagenspiegel ist der Gemeinde zur Anwendung empfohlen worden (vgl. Anlage 23 zu Nr. 
1.6.6 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Die Gemeinde kann zu 
ihrem Anlagenspiegel weitere Zusatzinformationen geben. Die Ergänzungen sollen aber die Klarheit und Über-
sichtlichkeit der Darstellung im Anlagenspiegel nicht beeinträchtigen.  
 
 
3. Die gemeindliche Anlagenbuchhaltung 
 
Die Bilanzierung und Erfassung des gemeindlichen Vermögens sowie deren Erwerb, Wertminderung und Abgang 
setzen innerhalb der gemeindlichen Finanzbuchhaltung einen besonderen Teil in der Buchhaltung voraus, in der 
derartige Daten verarbeitet werden können. Eine solche Buchhaltung soll die relevanten Daten über das ge-
meindliche Anlagenvermögen liefern sowie einen vollständigen Nachweis des Anlagevermögens ermöglichen. In 
der gemeindlichen Finanzbuchhaltung soll deshalb eine Anlagenbuchhaltung als Nebenbuchhaltung geführt wer-
den, mit deren Hilfe die Vermögenslage der Gemeinde vollständig, richtig, geordnet und zeitgerecht erfasst und 
dokumentiert werden kann. Außerdem erleichtert eine Anlagenbuchhaltung die Ermittlung der Abschreibungen für 
die Vielzahl der unterschiedlichen gemeindlichen Vermögensgegenstände im Rahmen der Inventur zum Ab-
schlussstichtag (vgl. § 28 GemHVO NRW). 
 
Die Aufgaben der gemeindlichen Anlagenbuchhaltung sind u.a. die Erfassung der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, der Zugänge, Abgänge und Umbuchungen, der Zuschreibungen, der kumulierten Abschreibungen, 
der Buchwerte am Abschlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag und der Abschreibungen im Haus-
haltsjahr. Vielfach wird in der Anlagenbuchhaltung auch eine weitergehende Strukturierung der Vermögensge-
genstände als in der Bilanz vorgenommen. Dazu können unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse der 
Gemeinde die notwendigen Anlageklassen für das Sachanlagevermögen und das Finanzanlagevermögen gebil-
det werden, z. B. für Grund und Boden, Gebäude und Aufbauten, bewegliches Vermögen, Finanzanlagen u.a. Die 
geringwertigen Wirtschaftsgüter der Gemeinde sind dabei in gesonderten Anlageklassen zu führen.  
 
In der örtlichen Praxis besteht daher eine enge Beziehung zwischen der Gliederung des Anlagevermögens in der 
gemeindlichen Bilanz und im Anlagenspiegel und der gemeindlichen Anlagenbuchhaltung. Mit der Vielzahl von 
Angaben zu den einzelnen selbstständigen und nutzbaren Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlage-
vermögens und ihre Erfassung in einer Anlagenbuchhaltung werden gleichzeitig die Aufzeichnungs- und Doku-
mentationspflichten der Gemeinde erfüllt. Zu jedem der gemeindlichen Vermögensgegenstände des Sachanlage-
vermögens und des Finanzanlagevermögens sind mehrere Angaben zu erfassen (vgl. Abbildung). 
 

 
Erfassung von Vermögen in der Anlagenbuchhaltung 

 

Vermögensgegenstände 
des Sachanlagevermögens 

 
- Die genaue  Bezeichnung des Vermögensgegenstandes, 
- den Tag der Anschaffung oder Herstellung,  
- die Höher der Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 
- die Nutzungsdauer,  
- die Abschreibungsmethode,  
- vorgenommene Zuschreibungen und außerplanmäßige 

Abschreibungen, 
- den Buchwert am Abschlussstichtag sowie 
- den Tag des Abgangs. 
 

Vermögensgegenstände 
des Finanzanlagevermögens 

 
- Bei Anteilen, z. B. der Betrieb, seine Rechtsform, das 

gegebene gesamte Kapital in seinen Formen, der Nenn-
wert der Anteile, die Quote der Anteile am Gesamtkapital, 
ausstehende Einzahlungsverpflichtungen sowie besondere 
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Erfassung von Vermögen in der Anlagenbuchhaltung 

 
Vertragsverhältnisse. 
 

- Bei Ausleihungen der Ursprungsbetrag, die Laufzeit der 
Ausleihung, der Zinssatz sowie die Zinszahlungstermine, 
der Tilgungsplan mit Angabe der Tilgungsraten und Til-
gungstermine, ggf. auch rückständige Zins- und Tilgungs-
raten sowie ggf. gegebene Sicherheiten angeben werden. 

 
Abbildung 609 „Erfassung von Vermögen in der Anlagenbuchhaltung“ 

 
Diese Form der Buchhaltung erleichtert zudem die gemeindliche Inventur, denn durch sie wird eine Beleginventur 
möglich (vgl. § 29 Absatz 1 GemHVO NRW). Jedoch muss dann mindestens alle fünf Jahre eine körperliche 
Inventur bei den gemeindlichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens durchgeführt werden (vgl. § 28 
Absatz 1 Satz 3 GemHVO NRW). Die Gemeinde kann neben den für den gemeindlichen Anlagenspiegel benötig-
ten Daten auch noch weitere Angaben erfassen, die der Inventarisierung und der Art der gemeindlichen Vermö-
gensgegenstände dienen. Sie kann dabei ihre Vermögensgegenstände in Gruppen und Untergruppen oder 
nach anderen Ordnungskriterien eigenverantwortlich gliedern. Außerdem sind von der Gemeinde die not-
wendigen Informationspflichten der Fachbereiche gegenüber der Anlagenbuchhaltung, ggf. auch unterjährige 
Meldungen, durch örtliche Regelungen festzulegen. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Inhalt und Gestaltung des Anlagenspiegels): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Inhalt des Anlagenspiegels): 
 
Nach der Vorschrift ist im Anlagenspiegel der Gemeinde die Entwicklung der Posten des gemeindlichen Anlage-
vermögens entsprechend der Gliederung in der gemeindlichen Bilanz (vertikal) im Zeitablauf des Haushaltsjahres 
(horizontal) darzustellen. Dabei wird von den ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten der ge-
meindlichen Vermögensgegenstände ausgegangen. Über die im Haushaltsjahr entstandenen Zugänge und Ab-
gänge an Vermögensgegenständen sowie erforderlich gewordene Umbuchungen, einschließlich der im Haus-
haltsjahr entstandenen Abschreibungen und Zuschreibungen werden die am Schluss des Haushaltsjahres (Ab-
schlussstichtag) bestehenden Buchwerte der bei der Gemeinde vorhandenen Vermögensgegenstände ermittelt. 
Die Gemeinde kann ggf. weitere Spalten in ihren Anlagenspiegel einfügen, um sinnvolle und sachgerechte Zwi-
schensummen zu erreichen, z. B. im Bereich „Anschaffungs- und Herstellungskosten“ auch den Stand zum 31. 
Dezember eines Haushaltsjahres anzugeben oder im Bereich “Abschreibungen“ den Stand zum 01. Januar eines 
Haushaltsjahres aufzuzeigen.  
 
Der gemeindliche Anlagenspiegel beginnt dabei nicht historisch, sondern mit den Wertansätzen der in der Eröff-
nungsbilanz der Gemeinde angesetzten Vermögensgegenstände. Die in dieser ersten gemeindlichen Bilanz 
ausgewiesenen Werte für die gemeindlichen Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre der 
Gemeinde als Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Vermögensgegenstände (vgl. § 92 Absatz 3 GO 
NRW). Diese Wertansätze finden daher auch als Anschaffungs- oder Herstellungskosten der gemeindlichen 
Vermögensgegenstände eine entsprechende Aufnahme in den Anlagenspiegel der Gemeinde. Wenn nach dem 
Stichtag der gemeindlichen Eröffnungsbilanz neue Vermögensgegenstände von der Gemeinde erworben werden, 
stellen deren tatsächliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten die zutreffende Wertgröße für den Ansatz in 
der gemeindlichen Bilanz dar.  
 
Grundsätzlich gilt für den Ausweis der gemeindlichen Vermögensgegenstände im Anlagenspiegel, dass sie im 
Zeitpunkt ihres Zugangs in den Anlagenspiegel der Gemeinde aufzunehmen sind. In den Fällen des Abgangs von 
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gemeindlichen Vermögensgegenständen sind diese erst im Jahr nach ihrem Abgang aus dem Anlagenspiegel 
herauszunehmen sind. Für die Vermögensgegenstände sind daher die „historischen“ Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten so lange auszuweisen, wie der betreffende Vermögensgegenstand bei der Gemeinde vorhanden ist, 
selbst wenn er bereits vollständig abgeschrieben ist bzw. nicht mehr genutzt wird. Der gemeindliche Anlagen-
spiegel kann u.a. auch dazu dienen, für jeden bilanziellen Vermögensposten, unter dem Beträge zusammenge-
fasst sind, die auf unterschiedliche Zeiträume aufzuteilen sind, für jeden Zeitraum den zutreffenden Betrag anzu-
geben.  
 
Die geringwertigen Vermögensgegenstände der Gemeinde sind im Jahr ihrer Anschaffung als Zugang im ge-
meindlichen Anlagenspiegel zu erfassen. Werden diese Vermögensgegenstände im gleichen Jahr vollständig 
abgeschrieben, sind diese Abschreibungen auch unter den Abschreibungen im Anlagenspiegel zu erfassen. 
Zusätzlich erfolgt wegen der Sofortabschreibung auch eine Angabe unter den Abgängen.  
  
 
1.2 Zu Satz 2 (Gestaltung des Anlagenspiegels): 
 
Nach der Vorschrift soll der gemeindliche Anlagenspiegel entsprechend den Vorgaben für die Gliederung der 
Posten der gemeindlichen Bilanz gegliedert werden (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1 GemHVO NRW). Dieser Über-
blick über das gemeindliche Anlagevermögen wird dadurch erreicht, dass die folgenden Arten gemeindlicher 
Vermögensgegenständen im Anlagenspiegel der Gemeinde auszuweisen sind (vgl. Abbildung). 
 

 
Das Anlagevermögen im Anlagenspiegel 

 
 

BILANZBEREICH 
 

BILANZPOSTEN 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände 
 

(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

Unbebauten Grundstücken und  
grundstücksgleichen Rechten 

 
-  Grünflächen 
-  Ackerland 
-  Wald, Forsten 
-  Sonstige unbebaute Grundstücke 
 

Bebauten Grundstücke und  
grundstücksgleichen Rechte 

 
-  Kinder- und Jugendeinrichtungen 
-  Schulen 
-  Wohnbauten 
-  Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 
 

Infrastrukturvermögen 

 
-  Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 
-  Brücken und Tunnel 
-  Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und  
       Sicherheitsanlagen 
-  Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
-  Straßennetz mit Wegen, Plätzen und  
       Verkehrslenkungsanlagen 
-  Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
 

Sonstiges Sachanlagevermögen 

 
  
- Bauten auf fremdem Grund und Boden 
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
- Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
- Betriebs- und Geschäftsausstattung  
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 

Finanzanlagen 
 
- Anteile an verbundenen Unternehmen 
- Beteiligungen 
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Das Anlagevermögen im Anlagenspiegel 

 
 

BILANZBEREICH 
 

BILANZPOSTEN 
- Sondervermögen 
- Wertpapieren des Anlagevermögens 
- Ausleihungen 
 

Geringwertige Vermögensgegenstände 
 

(Untergliederung nach örtlichem Bedarf) 

Abbildung 610 „Das Anlagevermögen im Anlagenspiegel“ 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Gliederung des Anlagenspiegels): 
 
2.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Im gemeindlichen Anlagenspiegel zum Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss werden die Veränderungen 
der Bilanzposten des Anlagevermögens, ausgehend von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Ge-
meinde, im Haushaltsjahr nachvollziehbar und transparent gemacht. Dabei sind auch die Buchwerte des Anlage-
vermögens am Abschlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag und sowie die Abschreibungen im Haus-
haltsjahr anzugeben. Im Anlagenspiegel erstrecken sich der horizontale sowie der vertikale Ausweis nicht nur auf 
die Sachanlagen, sondern auf sämtliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gliederung des Anlagenspiegels 
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Abbildung 611 „Die Gliederung des Anlagenspiegels“ 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, in ihrem Anlagenspiegel jeweils tabellarisch auch die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, die Zugänge, Abgänge und Umbuchungen, die Zuschreibungen und die kumulierten Abschreibun-
gen anzugeben. Der vertikale Ausweis ist dabei nach der gesetzlichen Gliederung der gemeindlichen Bilanz vor-
zunehmen (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1 GemHVO NRW). Die Gemeinde kann zum Anlagenspiegel weitere 
Erläuterungen geben und z. B. eine zusätzliche Summenspalte im Bereich "Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten" mit der Bezeichnung "Stand am 31.12. des Haushaltsjahres" einrichten. 
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2.2 Der Gliederungsbereich „Anschaffungs- und Herstellungskosten“ 
 
2.2.1 Zur Spalte „Stand am 31.12. des Vorjahres“: 
 
In dieser Spalte des gemeindlichen Anlagenspiegels ist die Summe der gemeindlichen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten jeweils bezogen auf die einzelnen Vermögensarten der Gemeinde anzugeben. Im ersten Jahres-
abschluss der Gemeinde nach der Eröffnungsbilanz sind in dieser Spalte des Anlagenspiegels die in der Eröff-
nungsbilanz angesetzten Werte auszuweisen. Für diese Wertansätze ist gesetzlich bestimmt worden, dass sie als 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten für die bilanzierten Vermögensgegenstände der Gemeinde für die künfti-
gen Haushaltsjahre gelten (vgl. § 92 Absatz 3 GO NRW). Mit dieser gesetzlichen Festlegung werden die vorhan-
denen gemeindlichen Vermögensgegenstände so behandelt, als hätte die Gemeinde ihr Vermögen erst zum 
Eröffnungsbilanzstichtag angeschafft oder hergestellt.  
 
Der Anlagenspiegel der Gemeinde darf deshalb bezogen auf den Abschlussstichtag des ersten Haushaltsjahres 
der Gemeinde nach der NKF-Eröffnungsbilanz nicht die Summe der der Gemeinde möglicherweise bekannten 
historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten enthalten. Wenn nach dem Stichtag der gemeindlichen Er-
öffnungsbilanz neue Vermögensgegenstände erworben werden, sind deren tatsächliche Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten in den Anlagenspiegel der Gemeinde einzubeziehen. Die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten sind der gemeindlichen Vermögensgegenstände sind solange in den Anlagenspiegel einzubeziehen, so-
lange dieser vorhanden ist. Sie müssen auch dann noch mitgeführt werden, wenn der betreffende Vermögensge-
genstand bereits vollständig abgeschrieben ist. Erst im Jahr nach dem Abgang eines gemeindlichen Vermögens-
gegenstandes sind dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten aus dem Anlagenspiegel zu löschen. 
 
 
2.2.2 Zur Spalte „Zugänge“: 
 
2.2.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
In dieser Spalte des gemeindlichen Anlagenspiegels sind als Zugänge nur die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten der Vermögensgegenstände aufzunehmen, die tatsächlich einen Zugang zum gemeindlichen Anlagever-
mögen darstellen. Dazu gehören auch Erhöhungen aufgrund von nachträglichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten sowie Zugänge, die aufgrund von Umschichtungen von Vermögensgegenständen vom gemeindli-
chen Umlaufvermögen ins Anlagevermögen der Gemeinde zu erfassen sind. Die Erfassung eines Vermögensge-
genstandes als Zugang im gemeindlichen Anlagenspiegel setzt voraus, dass die Gemeinde wirtschaftlicher Ei-
gentümer dieses Vermögensgegenstandes geworden ist (vgl. § 33 Absatz 1 GemHVO NRW). 
 
 
2.2.2.2 Zu- und Abgang immaterieller Vermögensgegenstände 
 
Bei immateriellen Vermögensgegenständen der Gemeinde, die körperlich nicht fassbar sind, ist der Zugangs- 
sowie der Abgangszeitpunkt davon abhängig, zu welchem Zeitpunkt die Gemeinde als wirtschaftlicher Eigentü-
mer dieser Vermögensgegenstände anzusehen ist bzw. ab wann sie die Verfügungsgewalt darüber innehat oder 
abgegeben hat. Derartige Vermögensgegenstände sind unselbstständige Teile materieller Gegenstände, z. B. die 
Software geht zusammen mit der Hardware der Gemeinde zu, so kann dieser Zeitpunkt auch als Zugangszeit-
punkt für die Software angesehen werden. Diese Kriterien können auch bei der Einräumung von Nutzungsrechten 
an gemeindlichen Vermögensgegenständen herangezogen werden. Bei anderen immateriellen Vermögensge-
genständen kann z. B. der vertraglich vereinbarte Zeitpunkt als Zugangs- oder Abgangszeitpunkt gelten.  
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2.2.3 Zur Spalte „Abgänge“: 
 
In dieser Spalte des gemeindlichen Anlagenspiegels sind dann Beträge als „Abgänge“ anzugeben, wenn Vermö-
gensgegenstände aus dem gemeindlichen Anlagevermögen ausscheiden und daher deren ausgewiesene An-
schaffungs- oder Herstellungskosten in der gemeindlichen Anlagenbuchhaltung zu löschen sind. Unter dem Be-
griff „Abgänge“ wird dabei das tatsächliche Ausscheiden von Vermögensgegenständen aus dem gemeindlichen 
Anlagevermögen durch Verkauf, Verschrottung, Tausch, aber auch durch Zerstörung durch höhere Gewalt ver-
standen. Bei der entsprechenden Buchung sind die Abgänge mit ihren ursprünglichen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten zu erfassen, denn die Abschreibungen werden gesondert erfasst. In den Fällen des Abgangs von 
gemeindlichen Vermögensgegenständen sind deren historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. 
deren Buchwerte als Wertansätze noch in der Bilanz im Jahresabschluss und auch im gemeindlichen Anlagen-
spiegel auszuweisen, sodass die Spalte zutreffend mit „Abgänge“ bezeichnet ist.  
 
Erst im Jahr nach dem Abgang gemeindlicher Vermögensgegenstände, also im Rahmen des nächsten Jahresab-
schlusses der Gemeinde, sind deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten aus dem entsprechenden Angaben-
feld im Anlagenspiegel herauszunehmen. Im Anlagenspiegel sind zudem die bilanziellen Umschichtungen von 
Vermögensgegenständen vom gemeindlichen Anlagevermögen ins Umlaufvermögen als Abgänge zu erfassen. 
Ebenfalls ist auch eine nachträgliche Minderung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Abgang zu erfas-
sen, wenn diese nicht im Jahr des Zugangs des Vermögensgegenstandes bei der Gemeinde erfolgt ist. Für die 
Beurteilung des Abgangszeitpunktes von immateriellen gemeindlichen Vermögensgegenständen können die 
Erläuterungen zum Zugangszeitpunkt herangezogen werden.   
 
 
2.2.4 Zur Spalte „Umbuchungen im Haushaltsjahr“: 
 
In dieser Spalte des Anlagenspiegels werden unter den Umbuchungen die Umgliederungen vorhandener Anla-
gewerte erfasst, z. B. die Umgliederung eines fertiggestellten Vermögensgegenstandes aus dem Bilanzposten 
„Anlagen im Bau“ in den zutreffenden Bilanzposten des Anlagevermögens in der gemeindlichen Bilanz. Die Um-
buchungen zeigen nur auf, dass sich in der Zusammensetzung des gemeindlichen Anlagevermögens Verände-
rungen ergeben haben, die aber dessen Wert und Zusammensetzung unberührt lassen. In diesem Zusammen-
hang ist zu beachten, dass Umbuchungen nicht bei Umschichtungen von Vermögensgegenständen vom ge-
meindlichen Anlagevermögen ins Umlaufvermögen der Gemeinde oder umgekehrt vorliegen. Derartige Fälle sind 
im Anlagenspiegel vielmehr als Abgänge bzw. Zugänge zu erfassen.  
 
 
2.3 Der Gliederungsbereich „Abschreibungen“: 
 
2.3.1 Zur Spalte „Abschreibungen im Haushaltsjahr“: 
 
In dieser Spalte des gemeindlichen Anlagenspiegels sind die planmäßig und außerplanmäßig vorgenommenen 
Abschreibungen im Haushaltsjahr auszuweisen (vgl. § 35 GemHVO NRW). Sie vermindern den Buchwert des 
jeweiligen gemeindlichen Vermögensgegenstandes und stellen deshalb eine wertmäßige Verminderung der ge-
meindlichen Vermögensgegenstände insgesamt dar. Die Beträge in dieser Spalte des Anlagenspiegels müssen 
zudem mit den bilanziellen und den verrechneten Abschreibungen in Einklang stehen (vgl. § 38 Absatz 2 GemH-
VO NRW). Sie werden im Anlagenspiegel i.d.R. jedoch nur informatorisch ausgewiesen, wenn sie in den kumu-
lierten Abschreibungen enthalten sind. Die Gemeinde kann zu dieser Spalte weitere Erläuterungen geben, z. B. in 
welchem Umfang die planmäßigen Abschreibungen linear, in welchem Umfang diese nach der degressiven Ab-
schreibungsmethode oder nach der Leistungsabschreibung entstanden sind (vgl. § 35 Absatz 1 GemHVO NRW). 
Die Abschreibungen sind auch dann in den Anlagenspiegel aufzunehmen, wenn sie als Aufwendungen unmittel-
bar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW).  
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2.3.2 Zur Spalte „Zuschreibungen im Haushaltsjahr“: 
 
In dieser Spalte des gemeindlichen Anlagenspiegels sind die im Haushaltsjahr erfolgten Zuschreibungen auszu-
weisen (vgl. § 35 Absatz 8 GemHVO NRW). Die Zuschreibungen dienen der Korrektur der zuvor durch die Ge-
meinde vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen. Sie erhöhen den Buchwert des jeweiligen Vermö-
gensgegenstandes und stellen deshalb eine wertmäßige Erhöhung der gemeindlichen Vermögensgegenstände 
insgesamt dar. Die Obergrenze für die einzelne Zuschreibung bilden deshalb die fortgeführten Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten des betreffenden Vermögengenstandes des gemeindlichen Anlagevermögens.  
 
Es ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens die 
Zuschreibungen nicht mit den Abschreibungen saldiert werden dürfen. Sie müssen vielmehr unter Beachtung des 
Bruttoprinzips gesondert erfasst werden. Die Zuschreibungen werden jedoch im Anlagenspiegel i.d.R. nur infor-
matorisch ausgewiesen, wenn sie in den kumulierten Abschreibungen enthalten sind. Sie sind aber auch dann in 
den Anlagenspiegel aufzunehmen, wenn sie als Erträge unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen 
sind (vgl. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
 
2.3.3 Zur Spalte „Kumulierte Abschreibungen“: 
 
In dieser Spalte des Anlagenspiegels ist der Stand der kumulierten Abschreibungen aus den sämtlichen planmä-
ßig und außerplanmäßig vorgenommenen Abschreibungen aus dem betreffenden Haushaltsjahr sowie aus den 
Vorjahren zu erfassen. Dazu gehören alle Abschreibungen seit der jeweilige Vermögensgegenstand zum Anlage-
vermögen der Gemeinde zu zählen ist. Die kumulierten Abschreibungen sind aber ggf. um vorgenommene Zu-
schreibungen zu korrigieren. Im Zusammenhang mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten werden die ku-
mulierten Abschreibungen zur Ermittlung der Buchwerte genutzt. Sie sind bezogen auf einen Vermögensgegen-
standes nicht mehr auszuweisen, wenn dieser durch Abgang oder Umbuchung ausgeschieden ist.  
 
 
2.4 Der Gliederungsbereich „Buchwert“: 
 
2.4.1 Zur Spalte „Buchwert am 31.12. des Haushaltsjahres“: 
 
In dieser Spalte des gemeindlichen Anlagenspiegels sind die Buchwerte des gemeindlichen Anlagevermögens 
auszuweisen. Sie ergeben sich rechnerisch aus dem Stand der Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ab-
schlussstichtag des Haushaltsjahres (Spalte 6 der Abbildung) und den kumulierten Abschreibungen (Spalte 9 der 
Abbildung). dargestellt). Diese Buchwerte geben den aktuellen Wert des Anlagevermögens am Ende eines 
Haushaltsjahres an. Sie bieten zusammen mit den Buchwerten des Vorjahres erste Anhaltspunkte für die Beurtei-
lung der Vermögenslage der Gemeinde, bezogen auf den Abschlussstichtag des abgelaufenen Haushaltsjahres. 
Die Buchwerte des Haushaltsjahres dürfen dabei nicht aus den Buchwerten des Vorjahres entwickelt werden. 
 
 
2.4.2 Zur Spalte „Buchwert am 31.12. des Vorjahres“: 
 
In dieser Spalte des gemeindlichen Anlagenspiegels sind die Buchwerte des gemeindlichen Anlagevermögens 
bezogen auf den Abschlussstichtag des Vorjahres auszuweisen. Sie werden im Rahmen des nächsten Jahresab-
schlusses der Gemeinde aus der vorhergehenden Spalte übernommen. Sofern mit den Buchwerten aus Vorjah-
ren eine Zeitreihe über mehrere Haushaltsjahre aufgebaut wird, kann die Entwicklung der Vermögenslage der 
Gemeinde über einen längeren Zeitraum transparent und nachvollziehbar gemacht werden. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ  
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§ 46  
Forderungsspiegel 

 
(1) 1Im Forderungsspiegel sind die Forderungen der Gemeinde nachzuweisen. 2Er ist mindestens entsprechend § 
41 Abs. 3 Nrn. 2.2.1 und 2.2.2 zu gliedern. 
 
(2) Zu den Posten nach Absatz 1 Satz 2 ist jeweils der Gesamtbetrag am Abschlussstichtag unter Angabe der 
Restlaufzeit, gegliedert in Betragsangaben für Forderungen mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis 
fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren sowie der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlussstichtag anzugeben.  
 
 
Erläuterungen zu § 46: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Der Begriff „Forderungen“ 
 
Die Gemeinde hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass ihre Ansprüche vollständig erfasst, recht-
zeitig geltend gemacht und eingezogen werden (vgl. § 23 Absatz 3 GemHVO NRW). Soweit die Gemeinde am 
Abschlussstichtag des Haushaltsjahres die ihr zustehenden Ansprüchen noch nicht eingezogen hat, sind diese 
als Forderungen in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 2.2 GemHVO NRW). Die in 
der gemeindlichen Bilanz angesetzten Forderungen stellen Ansprüche der Gemeinde gegenüber Dritten dar, die 
ihr aus ihrem öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Handeln entstehen. Eine Saldierung von Forderungen 
der Gemeinde mit den Verbindlichkeiten gegenüber Dritten ist dabei nicht zulässig.  
 
Unter „Forderungen“ in der gemeindlichen Bilanz sind die Ansprüche der Gemeinde auszuweisen, die nicht als 
längerfristige „Ausleihungen“ dem Finanzanlagen zuzuordnen sind. Sie stellen am Abschlussstichtag den geldli-
chen Gegenwert bzw. die noch ausstehende Zahlung eines Dritten als Schuldner für eine von der Gemeinde 
erbrachte Leistung dar. Die Forderungen sind daher in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, wenn die Gemeinde 
auf die Gegenleistung durch den Dritten noch einen Anspruch hat. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, 
dass der Ansatz einer gemeindlichen Forderung immer einen Anspruch gegen einen Dritten voraussetzt, sodass 
die Bilanzierung einer Forderung gegen sich selbst unzulässig ist.  
 
Jede Forderung der Gemeinde kann wie ein kreditähnliches Geschäft betrachtet werden, denn auch bei den 
Forderungen bestehen Risiken für die Gemeinde, z.B. ein Ausfallrisiko oder ein Beitreibungsrisiko. Risiken, die 
sich jedoch aus dem der Forderung zugrunde liegenden gemeindlichen Geschäft ergeben, können nicht als For-
derungsrisiko eingestuft werden. Zum Bilanzstichtag muss jede Forderung der Gemeinde einer individuellen Risi-
koüberprüfung unterzogen (Grundsatz der Einzelbewertung) und ggf. in der geschätzten Höhe eines Ausfalls 
abgeschrieben werden. Bei einer solchen Prüfung sind die eingeräumten Stundungen, die Niederschlagungen 
oder ein Erlass von Ansprüchen der Gemeinde nach § 26 GemHVO NRW zu berücksichtigen.  
 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass mögliche „Eventualforderungen“ nicht bilanziert werden 
dürfen. Derartige Forderungen entstehen ggf. durch Ereignisse, die von der Gemeinde nicht geplant sind oder 
von ihr nicht erwartet werden sowie nicht beeinflusst werden können. Solche Forderungen können erst bei ihrer 
Verwirklichung zu einem Ertrag bei der Gemeinde führen. Sofern diese Forderungen von der Gemeinde erfasst 
würden, wären dem betreffenden Haushaltsjahr Erträge wirtschaftlich zuzurechnen, die noch nicht realisiert sind, 
ggf. zukünftig auch niemals entstehen.  
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2. Das Muster für den Forderungsspiegel 
 
Aus Gründen der Transparenz und der Beurteilung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sowie zur Analyse der 
Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde ist es sachgerecht, gegenüber den Adressaten des gemeindlichen 
Jahresabschlusses auch Angaben über die zeitliche Dimension der noch nicht erfüllten Ansprüche der Gemeinde 
zu machen. Die Informationsbedürfnisse und der Grundsatz der Klarheit der gemeindlichen Bilanz durch die Ver-
lagerung von detaillierten Angaben über gemeindliche Ansprüche sollen durch einen Forderungsspiegel erfüllt 
werden, der auf der Gliederung des betreffenden Bilanzbereiches aufbaut. Der Forderungsspiegel im gemeindli-
chen Jahresabschluss muss daher zu den Wertansätzen eines jeden bilanziellen Forderungspostens die Zeit-
räume aufzeigen bzw. offenlegen, die den Schuldnern der Gemeinde für die Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtun-
gen eingeräumt worden sind.  
 
Die Gliederung der gemeindlichen Forderungen im Forderungsspiegel soll dabei dazu beitragen, dass und wie 
die Gemeinde in ihrem finanzwirtschaftlichen Handeln den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung nach § 77 
GO NRW gerecht wird. Der Forderungsspiegel stellt daher auch ein Instrument zur Risikobewertung von ge-
meindlichen Forderungen sowie eine Hilfsgröße zur Beurteilung der gemeindlichen Vollstreckung dar. Der haus-
haltswirtschaftliche Umgang der Gemeinde mit den ihr zustehenden Ansprüchen deshalb transparent und nach-
vollziehbar gemacht werden. Das nachfolgende Schema zeigt die Gliederung des Forderungsspiegels auf (vgl. 
Abbildung). 
 

 
Die Gliederung des Forderungsspiegels 

 
 
 
 

Arten 
der  

Forderungen 

 
Gesamt- 
betrag 

am 31.12. 
des 

Haus- 
halts- 
jahres 

 
EUR 

 
 
 

mit einer Restlaufzeit von 
  

 
Gesamt 
betrag 

am 31.12. 
des 
Vor- 

jahres 
 
 

EUR 

bis zu 1 
Jahr 

 
 

EUR 

1 bis 5 
Jahre 

 
 

EUR 

mehr als  
5 Jahre 

 
 

EUR 
 

(Gliederung 
wie  

nach 
§ 46 GemHVO NRW 

vorgegeben) 
 

     

 
 

   Abbildung 612 „Die Gliederung des Forderungsspiegels“ 
 
Auf der ersten Gliederungsstufe für den Ansatz der Forderungen in der gemeindlichen Bilanz ist entsprechend 
dem Handeln der Gemeinde in verschiedene Arten zu differenzieren, die ggf. weiter nach Schuldner untergliedert 
werden können. Es kommt bei der gemeindlichen Forderungsgliederung nicht wie im kaufmännischen Rech-
nungswesen darauf an, ob eine Forderungsart aus einer „Haupt- oder Nebentätigkeit“ der Gemeinde entstanden 
ist. Diese Angaben werden dann um eine dreiteilige zeitliche Dimension erweitert. Zum gemeindlichen Forde-
rungsspiegel kann die Gemeinde noch weitere Informationen geben, z. B. für Straßen, wenn noch keine Beiträge 
von den Anliegern nach § 8 KAG NRW erhoben worden sind. Auch die noch ausstehende Erhebung anderer 
Abgaben kann ein Anlass für ergänzende Angaben zum gemeindlichen Forderungsspiegel sein. 
 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 46 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2440 

II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Inhalte des Forderungsspiegels): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Zwecke des Forderungsspiegels): 
 
In Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen soll der Forderungsspiegel den Stand und die Entwick-
lung der bestehenden Ansprüche der Gemeinde detailliert nachweisen. Die Forderungen der Gemeinde entste-
hen aus ihrem öffentlich-rechtlichen und ihrem privatrechtlichen Handeln und sind entsprechend in der gemeindli-
chen Bilanz zu untergliedern. Er ist nach zwei Systematisierungskriterien zu gliedern, um die örtliche Struktur der 
Ansprüche der Gemeinde und die ausstehenden Zahlungen transparent zu machen.  
 
Im gemeindlichen Forderungsspiegel sind einerseits die wichtigsten Arten, z. B. öffentlich-rechtliche und privat-
rechtliche Forderungen abzubilden. Andererseits ist eine Aufteilung der Forderungen der Gemeinde nach ihren 
Restlaufzeiten vorzunehmen. Die Forderungsgliederung soll u.a. dazu beitragen, den Grundsätzen der Finanzmit-
telbeschaffung nach § 77 GO NRW gerecht zu werden und das Handeln der Gemeinde transparent und nachvoll-
ziehbar zu machen. Das Muster für den Forderungsspiegel wird zur Anwendung empfohlen (vgl. Nr. 1.6.7 des 
Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Posten im Forderungsspiegel): 
 
1.2.1 Vorgaben zur Gliederung 
 
Der gemeindliche Forderungsspiegel ist mindestens nach den im Umlaufvermögen in der gemeindlichen Bilanz 
anzusetzenden Posten für Forderungen sowie nach Restlaufzeiten unter Berücksichtigung des Standes des 
Haushaltsjahres zu gliedern (vgl. § 41 Absatz 3 Nummern 2.2.1 und 2.2.2 GemHVO NRW). Diese Sachlage er-
fordert, für die bilanziellen Arten der gemeindlichen Forderungen in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde ent-
sprechende Konten bzw. sonstige Unterlagen zu führen. Eine Saldierung der Forderungen der Gemeinde mit 
gemeindlichen Verbindlichkeiten ist grundsätzlich nicht zulässig. Sie kann im Einzelfall lediglich dann von der 
Gemeinde vorgenommen werden, wenn die Forderungen und die Verbindlichkeiten gegenüber derselben Person 
bestehen und diese im Rahmen des Geschäftsverkehrs der gemeindlichen Verwaltung verrechnet werden. 
 
 
1.2.2 Die Posten im Einzelnen 
 
1.2.2.1 Die öffentlich-rechtlichen Forderungen  
 
1.2.2.1.1 Die Herkunft der Forderungen 
 
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen der Gemeinde entstehen vorrangig aus den verschiedenen Arten der zu 
beschaffenden Finanzmittel (vgl. § 77 GO NRW). Die Gemeinde kann diese Forderungen in ihrer Bilanz zusam-
mengefasst oder auch gesondert nach den aus der Leistungserbringung oder der Beschaffung von Finanzmitteln 
bestehenden gemeindlichen Ansprüchen ansetzen, z. B. die Forderungen aus der Erhebung von Gebühren, 
Beiträgen und Steuern. Die gemeindlichen Forderungen aus der Gewährung von Transferleistungen, die eben-
falls zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören, sollten bei einer besonderen örtlichen Bedeutung mög-
lichst getrennt davon aufgezeigt werden.  
 
Bei der Gemeinde können auch gegenüber den gemeindlichen Betrieben öffentlich-rechtliche Forderungen be-
stehen. Derartige Forderungen entstehen aus der öffentlich-rechtlichen Stellung der Gemeinde und nicht aus dem 
betrieblichen Status heraus. Sofern solche Forderungen gegenüber den Betrieben bestehen, die im Gesamtab-
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schluss der Gemeinde voll zu konsolidieren sind, müssen diese Forderungen nicht gesondert in der Bilanz ange-
setzt werden. Die Gemeinde sollte in ihrer Finanzbuchhaltung gleichwohl eine Differenzierung in diesem Sinne 
vornehmen, um die Aufstellung des Gesamtabschlusses zu erleichtern. Sie sollte zudem im Anhang im Jahres-
abschluss durch besondere Angaben zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen die notwendige Transparenz 
über das gemeindliche Forderungsvermögen gewährleisten. 
 
 
1.2.2.1.2  Die Forderungen aus Gebühren 
 
Aus der Erhebung von Gebühren durch die Gemeinde können Forderungen entstehen, weil die Gebühren das 
Leistungsentgelt für ein Handeln der gemeindlichen Verwaltung darzustellen, z. B. die Verwaltungsgebühren aus 
der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen in Form von Passgebühren, Genehmi-
gungsgebühren usw. Weitere Forderungen entstehen aus der Erhebung von Benutzungsgebühren und ähnlichen 
Entgelten sowie zweckgebundenen Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen so-
wie für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z. B. von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, 
der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung.  
 
Bei den Forderungen aus Leistungsentgelten der Gemeinde, denen ein privatrechtlicher Charakter zukommt, 
handelt, ist zu prüfen, ob diese Forderungen den gesondert anzusetzenden Forderungen aus privatrechtlichen 
Leistungsentgelten zuzuordnen sind. Sofern solche Leistungsentgelte von der Gemeinde nach den Grundsätzen 
des Kommunalabgabengesetzes erhoben werden, ist davon auszugehen, dass deren Schwerpunkt auf dem 
öffentlich-rechtlichen Charakter liegt. Die Forderungen sind dann unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen der 
Gemeinde zu bilanzieren und müssen nicht gesondert ausgewiesen werden. Sofern die Forderungen aber von 
örtlicher Bedeutung sind, sollte das Forderungsvolumen gleichwohl gesondert aufgezeigt oder entsprechend im 
Anhang angegeben werden. 
 
 
1.2.2.1.3  Die Forderungen aus Beiträgen 
 
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen der Gemeinde können aus der Erhebung von Beiträgen zu gemeindlichen 
Investitionsmaßnahmen entstehen. Die Grundlage dafür bildet das Kommunalabgabengesetz oder das Bauge-
setzbuch für Erschließungsbeiträge. In solchen Fällen können zu bilanzierende Forderungen aus Beiträgen nach 
den §§ 8, 9 und 11 KAG NRW entstehen, wenn die Beiträge für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung 
öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und damit ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen von der 
Gemeinde erhoben werden, z. B. Beiträge der Anlieger für den Bau einer Straße. Ebenso sind Forderungen aus 
Beiträgen, die von der Gemeinde als Erschließungsbeiträge nach § 127 BauGB erhoben werden, als öffentlich-
rechtliche Forderungen der Gemeinde zu bilanzieren. Diese Forderungen müssen im Forderungsspiegel nicht 
gesondert ausgewiesen werden. Sofern die Forderungen aber von örtlicher Bedeutung sind, sollte das Forde-
rungsvolumen gleichwohl gesondert aufgezeigt oder entsprechend im Anhang angegeben werden. 
 
 
1.2.2.1.4 Die Forderungen aus Steuern 
 
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen der Gemeinde können aus der Erhebung von Steuern durch die Gemeinde 
entstehen. Die gemeindlichen Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere 
Leistung der Gemeinde darstellen. Steuern werden von der Gemeinde als einem öffentlich-rechtlichen Gemein-
wesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der steuerrechtliche Tatbestand vorliegt, 
an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Zu den gemeindlichen Steuern zählen u.a. die Realsteuern nach 
§ 3 Absatz 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Zu den gemeindlichen Steuern zählen die Realsteuern 
des § 3 Absatz 2 AO. Dazu gehören die Gewerbesteuer nach § 1 GewStG, der alle Betriebe im Gemeindegebiet 
unterliegen und die Grundsteuer A und B nach § 1 GrStG, die für den im Gemeindegebiet liegenden Grundbesitz 
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erhoben wird. Die Grundsteuer A betrifft die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke und die Grundsteuer B 
die sonstigen Grundstücke. Diese Forderungen müssen im Forderungsspiegel nicht gesondert ausgewiesen 
werden. Sofern die Forderungen aber von örtlicher Bedeutung sind, sollte das Forderungsvolumen gleichwohl 
gesondert aufgezeigt oder entsprechend im Anhang angegeben werden. 
 
 
1.2.2.1.5 Die Forderungen aus Transferleistungen 
 
Die gemeindlichen Forderungen aus Transferleistungen sollten wegen ihrer sachlichen Bedeutung getrennt von 
den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen der Gemeinde in der Bilanz angesetzt werden. Derartige Forde-
rungen entstehen aus gemeindlichen Transferleistungen, die von der Gemeinde an Dritte gewährt worden sind 
und bei denen noch Zahlungsverpflichtungen eines Dritten bestehen. Die gemeindlichen Transferleistungen be-
ruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch, ohne dass die Gemeinde 
dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Diese Forderungen müssen im Forderungs-
spiegel nicht gesondert ausgewiesen werden. Sofern die Forderungen aber von örtlicher Bedeutung sind, sollte 
das Forderungsvolumen gleichwohl gesondert aufgezeigt oder entsprechend im Anhang angegeben werden. 
 
Aus der Gewährung von Transferleistungen in den verschiedenen Formen können Ansprüche der Gemeinde in 
Form von Forderungen entstehen, wenn die Voraussetzungen für den Erhalt der gemeindlichen Unterstützung 
nicht vorgelegen oder nicht dauernd vorgelegen haben. In solchen Fällen wird der Dritte regelmäßig zur Rückzah-
lung verpflichtet, weil er nicht in vollem Umfang oder nur teilweise anspruchsberechtigt war. Als typisch für Forde-
rungen aus gemeindlichen Transferleistungen sind Überzahlungen bei Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhil-
fe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an 
Asylbewerber anzusehen, die von der Gemeinde zurückgefordert werden.  
 
Bei der Gemeinde können auch Ansprüche aus der Gewährung rückzahlbarer gemeindlicher Zuwendungen oder 
anderer Hilfen durch die Gemeinde bestehen, die einem Dritten als vorübergehende bzw. zeitlich begrenzte Fin-
anzunterstützung gewährt wurden, z. B. Subventionen, die unter diesem Bilanzposten anzusetzen sind. Ebenfalls 
sind gemeindliche Forderungen anzusetzen, die dadurch entstehen, dass Dritte der Gemeinde eine Finanzleis-
tung ohne Zwecksetzung zugesagt haben, aber die angekündigte Zahlung des Dritten zum Abschlussstichtag 
noch aussteht. Die Gemeinde sollte eigenverantwortlich abwägen und entscheiden, ob auch etwaige gemeindli-
che Ansprüche auf Rückzahlung von Transferleistungen, die möglicherweise von privatrechtlicher Natur sind, als 
Forderungen aus Transferleistungen und nicht als privatrechtliche Forderungen angesetzt werden. 
 
 
1.2.2.2 Die privatrechtlichen Forderungen 
 
Als „Privatrechtliche Forderungen“ gelten die gemeindlichen Forderungen aus zivilrechtlich gestalteten Verhält-
nissen zwischen der Gemeinde und einem Dritten, z. B. aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages. Die Gemein-
de soll ihre Finanzmittel auch aus privatrechtlichen Entgelten für von ihr erbrachte Leistungen beschaffen (vgl. § 
77 Absatz 2 Nummer 1 GO NRW). Sofern daher der gemeindlichen Leistungserbringung ein privates Rechtsver-
hältnis zugrunde liegt, sind noch offene Ansprüche der Gemeinde, z. B. aus dem Verkauf, aus Mieten und Pach-
ten, aus Eintrittsgeldern, als Forderungen zu erfassen. Aber auch Forderungen aus Erbbaurechtsverhältnissen 
sowie aus anderen vergleichbaren Leistungen sind unter diesem Bilanzposten anzusetzen.  
 
Bei der Gemeinde können auch gegenüber den gemeindlichen Betrieben privatrechtliche Forderungen bestehen. 
Sofern solche Forderungen gegenüber den Betrieben bestehen, die im Gesamtabschluss der Gemeinde voll zu 
konsolidieren sind, müssen diese Forderungen nicht gesondert erfasst werden. Die Gemeinde sollte in ihrer Fi-
nanzbuchhaltung gleichwohl eine Differenzierung in diesem Sinne vornehmen, um die Aufstellung des Gesamt-
abschlusses zu erleichtern.  
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Bei Leistungsentgelten der Gemeinde, denen auch ein privatrechtlicher Charakter zukommt, ist für die Abgren-
zung mit den gesondert anzusetzenden Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu prüfen, ob 
die Leistungsentgelte nach den Grundsätzen des Kommunalabgabengesetzes erhoben werden. Sofern ein sol-
cher Sachverhalt vorliegt, sollte der Schwerpunkt der Bilanzierung auf dem öffentlich-rechtlichen Charakter gele-
gen und die Entgelte unter dem Bilanzposten „Öffentlich-rechtliche Forderungen“ angesetzt werden. Die Gemein-
de sollte zudem im Anhang im Jahresabschluss durch besondere Angaben zu den privatrechtlichen Forderungen 
die notwendige Transparenz über das gemeindliche Forderungsvermögen gewährleisten. Von dem Forderungs-
ausweis sind allerdings die Liquiditätsbestände auf den gemeindlichen Bankkonten zu trennen. Diese Ansprüche 
der Gemeinde sind unter dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ anzusetzen.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Zeitliche Gliederung des Forderungsspiegels): 
 
2.1 Allgemeine Sachlage  
 
Im Forderungsspiegel sollen die öffentlich-rechtlichen Forderungen, z. B. aus Gebühren, Beiträge und Steuern 
und die Forderungen aus Transferleistungen sowie die privatrechtlichen Forderungen, die in der Bilanz angesetzt 
sind, nachvollziehbar und transparent gemacht werden. Zu den festgelegten Posten ist daher jeweils der Ge-
samtbetrag am Abschlussstichtag unter Angabe der Restlaufzeit, gegliedert in Betragsangaben für Forderungen 
mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren sowie der Gesamt-
betrag am vorherigen Abschlussstichtag anzugeben.  
 
Die Gemeinde kann die Gliederung der gemeindlichen Forderungen nach ihrer Bilanz über die Mindestgliederung 
hinaus erweitern (vgl. § 41 Absatz 3 Nummern 2.2.1 und 2.2.2 GemHVO NRW). In diesem Fall sind dann im 
gemeindlichen Forderungsspiegel auch zu den zusätzlichen Posten die Restlaufzeiten anzugeben. Die Gemeinde 
kann insgesamt zu ihren Forderungen weitere Informationen geben. Diese Angaben sollen die Klarheit und Über-
sichtlichkeit der Darstellung im Forderungsspiegel aber nicht beeinträchtigen.  
 
 
2.2 Die Angabe von Gesamtbeträgen 
 
Im Forderungsspiegel ist zu den in dieser Vorschrift benannten Forderungsarten jeweils mindestens der Gesamt-
betrag der Forderungen am Abschlussstichtag anzugeben. Dieser Betrag ist unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Restlaufzeiten und Beträge der einzelnen Forderungen zu untergliedern und mit den betreffenden Beträgen 
in den dafür vorgesehenen Feldern für Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem Jahr bis zu fünf Jahren und 
von mehr als fünf Jahren abzubilden.  
 
Ergänzend dazu ist der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlussstichtag anzugeben. Im Zusammenhang mit der 
mehrjährigen Finanzplanung kann auch bei Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren ein Ge-
samtbild hergestellt werden, denn wegen der im Haushaltsplan abzubildenden Zeitreihe nach § 1 Absatz 3 
GemHVO NRW hat die Gemeinde die innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung möglichweise 
eingehenden Zahlungen bereits im Haushaltsplan zu veranschlagen.  
 
 
2.3 Die Angabe der Restlaufzeiten 
 
Im Forderungsspiegel ist neben der Gliederung der Forderungen nach Arten auch eine Aufteilung nach ihrer 
Fristigkeit vorzunehmen, d. h. diese sind nach ihren Restlaufzeiten zu differenzieren. Das Gliederungskriterium 
„Restlaufzeiten“ stellt keine Abweichung vom Handelsgesetzbuch (HGB) als Referenzmodell dar. Unter dem 
Begriff „Restlaufzeit“ ist dabei die Zeitspanne zwischen dem Abschlussstichtag für den gemeindlichen Jahresab-
schluss und dem letzten Fälligkeitstag der einzelnen Forderung der Gemeinde zu verstehen.  



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 46 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2444 

 
Diese Sachlage gilt auch, wenn durch regelmäßige Teilzahlungen eines Dritten die Forderung der Gemeinde 
reduziert wird. Als Restlaufzeit gilt dabei dann grundsätzlich der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und 
dem Zeitpunkt des Ausgleichs der Forderung insgesamt durch den Schuldner der Gemeinde. Dieser Zeitpunkt 
kann vertraglich bestimmt sein oder der Zeitpunkt sein, zu dem der Schuldner seine Zahlungsverpflichtung tat-
sächlich erfolgen soll. 
 
Die Ermittlung der Restlaufzeit einer gemeindlichen Forderung ist zu jedem Abschlussstichtag anhand der von 
der Gemeinde mit dem Schuldner getroffenen Vereinbarung über das Zahlungsziel oder dessen Festsetzung 
durch einen Leistungsbescheid der Gemeinde vorzunehmen. Dabei ist z. B. auch die Einräumung von Stundun-
gen zu berücksichtigen (vgl. § 26 GemHVO NRW). Die Restlaufzeit ist ggf. auch vorsichtig unter Berücksichti-
gung der zukünftigen Liquiditätslage der Gemeinde zu schätzen.  
 
Bei gemeindlichen Forderungen, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung entstehen, ist die Bestimmung der 
Restlaufzeit jeweils aus den einzelnen entstandenen Ansprüchen der Gemeinde zu ermitteln. Zudem sind nach 
Ablauf der Laufzeit weiter bestehende Forderungen den täglich fällig werdenden Forderungen zuzuordnen, z. B. 
Forderungen, die im Rahmen der Vollstreckung eingezogen werden. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ  
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§ 47 
Verbindlichkeitenspiegel 

 
(1) 1Im Verbindlichkeitenspiegel sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde nachzuweisen. 2Er ist mindestens ent-
sprechend § 41 Absatz 4 Nummer 4 zu gliedern. 3Nachrichtlich sind die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung 
von Sicherheiten, gegliedert nach Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages, auszuweisen.  
 
(2) Zu den Posten nach Absatz 1 Satz 1 sind jeweils der Gesamtbetrag am Abschlussstichtag unter Angabe der 
Restlaufzeit, gegliedert in Betragsangaben für Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem 
bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren sowie der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlussstichtag anzu-
geben. 
 
 
Erläuterungen zu § 47: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Der Begriff „Verbindlichkeiten“  
 
Die Gemeinde hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass ihre Verpflichtungen erst bei Fälligkeit 
erfüllt werden (vgl. § 23 Abs. 3 GemHVO NRW). Soweit die Gemeinde am Abschlussstichtag des Haushaltsjah-
res die von ihr eingegangenen Verpflichtungen noch nicht oder noch nicht vollständig erfüllt hat, stellen diese 
Verbindlichkeiten für die Gemeinde dar. Als gemeindliche Verbindlichkeiten gelten dabei Verpflichtungen der 
Gemeinde, die in der Vergangenheit entstanden sind, z. B. durch eine Kreditaufnahme für Investitionen der Ge-
meinde, und deren Begleichung zu einer Vermögensminderung durch Abfluss von Finanzmitteln führt. 
 
Gemeindliche Verbindlichkeiten bestehen immer dann, wenn für die Gemeinde gegenüber einem Dritten zu einer 
konkreten Leistungserbringung aufgrund von privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen oder wirtschaftlichen 
Gründen verpflichtet ist. Sie grenzen sich dabei von den gemeindlichen Rückstellungen und Haftungsverhältnis-
sen durch die höhere Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme der Gemeinde ab. Außerdem stellen die ge-
meindlichen Verbindlichkeiten immer eine wirtschaftliche Belastung der Gemeinde dar, weil die Gemeinde sicher 
von einer Verminderung ihres Vermögens ausgehen kann. Eine Saldierung von Verbindlichkeiten der Gemeinde 
mit den Forderungen Dritter ist dabei jedoch nicht zulässig.  
 
Die gemeindlichen Verbindlichkeiten beziehen sich i.d.R. auf Geldleistungen, bei denen der Leistungszwang für 
die Gemeinde betragsmäßig hinreichend konkret bestimmt sein muss. Quantifizierbar ist eine gemeindliche Ver-
pflichtung, wenn sie zum Abschlussstichtag der Höhe nach konkret benannt werden kann, z.B. durch den Rück-
zahlungsbetrag eines aufgenommenen Darlehens bzw. durch den zu erbringenden Erfüllungsbetrag (vgl. § 91 
Absatz 2 GO NRW). In der gemeindlichen Bilanz ist daher nur der von der Gemeinde in Anspruch genommene 
Betrag, nicht jedoch die ihr eingeräumte Kreditlinie zu passivieren. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, 
dass der Ansatz einer gemeindlichen Verbindlichkeit immer eine Verpflichtung der Gemeinde gegen einen Dritten 
voraussetzt, sodass die Bilanzierung einer Verbindlichkeit gegen sich selbst unzulässig ist.  
 
Bei einem von der Gemeinde aufgenommenen Darlehen kann ggf. auch eine Differenz zwischen dem Rückzah-
lungsbetrag und dem Auszahlungsbetrag bestehen, z. B. durch ein Disagio. In den Fällen, in denen der Rückzah-
lungsbetrag einer gemeindlichen Verbindlichkeit höher ist als der erhaltene Auszahlungsbetrag, darf der Unter-
schiedsbetrag in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen werden. Dieser Betrag ist dann durch 
planmäßige jährliche Abschreibungen, die auf die gesamte Laufzeit der Verbindlichkeit verteilt werden können, 
aufzulösen (vgl. § 42 Absatz 2 GemHVO NRW).  
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2. Die Gesamtschuldnerschaft 
 
Die Gemeinde kann in besonderen Fällen auch einer von mehreren Schuldnern sein, die eine Leistung in der 
Weise einem Dritten schulden. Jeder der Schuldner kann dabei verpflichtet sein, die ganze Leistung zu bewirken. 
Der Gläubiger ist aber nur berechtigt, die geschuldete Leistung nur einmal zu fordern. In solchen Fällen liegt eine 
Gesamtschuldnerschaft vor. Der Gläubiger hat dabei die Wahl, die geschuldete Leistung nach seinem Belieben 
von jedem der Schuldner ganz oder zu einem Teil fordern. Bis zur Bewirkung der gesamten geschuldeten Leis-
tung bleiben sämtliche Schuldner gegenüber dem Gläubiger verpflichtet (vgl. § 412 BGB).  
 
Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde bzw. jeder Schuldner die Verbindlichkeit in ihrer vollen Höhe in ihrer 
Bilanz anzusetzen und entsprechend im Verbindlichkeitenspiegel aufzuzeigen. Jedoch kann die wirtschaftliche 
Belastung durch einen zu aktivierenden Rückgriffs- bzw. Ausgleichsanspruch gegenüber den übrigen Schuldnern 
vermindert werden. In den Fällen, in denen die Gemeinde die Gesamtschuld begleicht, kann sie entsprechende 
Forderungen gegenüber den übrigen Schuldnern bilanzieren. Es ist aber nicht zulässig, den Teil der Gesamt-
schuld, der von den anderen Schuldnern zu tragen wäre, als Eventualverbindlichkeit zu behandeln, die nicht zu 
bilanzieren ist.  
 
In beiden Bilanzierungsfällen ist es jedoch wegen des Verrechnungsverbots zwischen Aktiv- und Passivposten 
nicht zulässig, eine Saldierung der Verbindlichkeiten und der Ansprüche vorzunehmen. Lediglich in den Fällen, in 
denen zwischen den Schuldnern eine Vereinbarung besteht, dass jeder Schuldner der Gesamtschuld für seine 
anteilige Schuld selbst die Tilgungsleistungen erbringt, braucht die Gemeinde nur eine Verbindlichkeit in der Höhe 
ihres Anteils zu bilanzieren. Im Anhang im Jahresabschluss der Gemeinde sind dann entsprechende Angaben 
über solche örtlichen Sachverhalte zu machen. 
 
 
3. Das Muster für den Verbindlichkeitenspiegel  
 
Der Verbindlichkeitenspiegel weist den Stand und die Entwicklung der Verbindlichkeiten der Gemeinde detaillier-
ter als in der Bilanz angesetzt nach. Er ist nach zwei Systematisierungskriterien zu gliedern, um die Struktur der 
Verschuldung bzw. des aufgenommenen Fremdkapitals der Gemeinde und die Belastungen künftiger Haushalts-
jahre transparent zu machen. Daher sind einerseits im Verbindlichkeitenspiegel die wichtigsten Arten, z. B. Ver-
bindlichkeiten aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen, abzubilden. Andererseits ist 
eine Aufteilung der Verbindlichkeiten der Gemeinde nach ihren Restlaufzeiten vorzunehmen. Bei den Verbind-
lichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen ist zudem eine erweiterte Differenzierung nach Gläu-
bigern vorzunehmen. Außerdem ist eine Saldierung der gemeindlichen Verbindlichkeiten mit den Forderungen 
der Gemeinde ist dabei grundsätzlich nicht zulässig. 
 
Der gemeindliche Verbindlichkeitenspiegel dient u.a. dazu, die Struktur der Verschuldung der Gemeinde transpa-
rent zu machen. Er weist daher für jeden Verbindlichkeitsposten in der gemeindlichen Bilanz, unter dem Beträge 
zusammengefasst sind, den zutreffenden Betrag aufgeteilt auf unterschiedliche Zeiträume auf. Damit werden die 
Belastungen für die künftigen Haushaltsjahre sichtbar gemacht. Ergänzend werden in dem Verbindlichkeitenspie-
gel auch die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten durch die Gemeinde, gegliedert nach 
Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages, nachrichtlich ausgewiesen, um auch diese Verpflichtun-
gen der Gemeinde offen zu legen.  

 
Den Verbindlichkeitenspiegel kann die Gemeinde um Zusatzinformationen ergänzen, soweit dadurch die Klarheit 
und Übersichtlichkeit der Darstellung nicht beeinträchtigt wird. Die gemeindlichen Angaben sollen aber die Klar-
heit und Übersichtlichkeit der Darstellung im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel nicht beeinträchtigen. Die 
Gemeinde kann dabei durch eine umfassende und nachvollziehbare Informationspolitik und zusätzliche Angaben 
aus dem Verbindlichkeitenspiegel eine aussagekräftigere gemeindliche Schuldenübersicht machen, um Ergeb-
nisse aus ihrem Schuldenmanagement offen und objektiv für die Beurteilung der Schuldenlage der Gemeinde zu 
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machen. Das Muster für den Verbindlichkeitenspiegel ist den Gemeinden zur Anwendung empfohlen worden (vgl. 
Nr. 1.6.8 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Das nachfolgende 
Schema zeigt die Gliederung des Verbindlichkeitenspiegels auf (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Verbindlichkeitenspiegel 

 
 
 
 

Arten  
der  

Verbindlichkeiten 

 
Gesamt- 
betrag 

am 31.12. 
des 

Haus- 
halts- 
jahres 

 
EUR 

 
 
 

mit einer Restlaufzeit von 
  

 
Gesamt 
betrag 
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des 
Vor- 

jahres 
 
 

EUR 

bis zu 1 
Jahr 

 
 

EUR 

1 bis 5 
Jahre 

 
 

EUR 

mehr als  
5 Jahre 

 
 

EUR 
 

(Gliederung 
wie 

nach 
§ 47 GemHVO NRW 

vorgegeben) 
 
 
 

     

 
 

   Abbildung 613 „Die Gliederung des Verbindlichkeitenspiegels“ 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der Verbindlichkeitsspiegel nicht die Aufgabe hat, über den 
künftigen Zahlungsbedarf der Gemeinde aufgrund der Fälligkeiten der gemeindlichen Verbindlichkeiten zu infor-
mieren. Für eine solche haushaltswirtschaftliche Betrachtung bedarf es einer konkreten örtlichen Liquiditätspla-
nung, wie sie für die Gemeinden gesetzlich vorgeschrieben ist (vgl. § 89 Absatz 1 GO NRW). In den Fällen, in 
den sich die Gemeinde nicht eines ausgefeilten Liquiditätsrisikomessverfahrens und eines Liquiditätssteuerungs-
verfahrens bedient, bedarf es anderer Verfahren zur Sicherung der gemeindlichen Liquidität. Einen Einstieg, um 
sich einen zeitbezogenen Überblick über die verfügbaren Zahlungsmittel und der abrufbaren Forderungen und 
Zahlungsverpflichtungen zu verschaffen, bietet dazu ein Liquiditätsspiegel. 
 
 
4. Angaben über gemeindliche Haftungsverhältnisse 
 
Die Gemeinde hat in ihrem Verbindlichkeitenspiegel auch die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Si-
cherheiten, gegliedert nach Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages, nachrichtlich auszuweisen 
(vgl. § 87 GO NRW). Mit diesen Angabepflichten sollen die Verpflichtungen der Gemeinde offen gelegt werden, 
die nicht oder noch nicht zu Ansätzen in der gemeindlichen Bilanz geführt haben. Der Ausweis der gemeindlichen 
Haftungsverhältnisse sollte daher entsprechend ihrer örtlichen Bedeutung erfolgen. Die Quantifizierung der anga-
bepflichtigen Haftungsverhältnisse der Gemeinde hat dabei immer mit dem Betrag zu erfolgen, für den die Ge-
meinde am Bilanzstichtag haftet. Bezieht sich die Haftung auf die Schuld eines Dritten, wie etwa im Fall einer 
Bürgschaft, ist eine Betragsangabe in Höhe der aktuell gültigen Haftungszusage erforderlich. Die Höhe der Ver-
bindlichkeit des Dritten, für den die Bürgschaft übernommen wurde, kann am jeweiligen Bilanzstichtag für die 
Ermittlung der Betragsangabe herangezogen werden.  
 
Für den Nachweis der Verbindlichkeiten aus Bürgschaften ist ein Nachweis über das Bestehen der Hauptschuld 
erforderlich. Vor dem Ausweis eines im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel anzugebenden Haftungsverhält-
nisses ist von der Gemeinde immer eine Prüfung vorzunehmen, ob nicht stattdessen eine Rückstellung oder eine 
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Verbindlichkeit in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist. Im gemeindlichen Bereich unterscheiden sich die 
gemeindlichen Haftungsverhältnisse von den Verbindlichkeiten und Rückstellungen der Gemeinde durch den 
Grad der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme der Gemeinde. In Einzelfällen, in denen bereits bei der Über-
nahme einer Haftung für einen Dritten durch die Gemeinde eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine künftige Inan-
spruchnahme der Gemeinde besteht, ist von der Gemeinde und im Rahmen der Anzeigepflicht von der Aufsichts-
behörde zu prüfen, ob die Übernahme eines solchen Haftungsverhältnisses im Rahmen der Vorschrift des § 87 
GO NRW überhaupt zulässig ist. 
 
Vor diesem Hintergrund können die Angaben im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel entsprechend gestaltet 
werden, sodass z. B. im Einzelnen über die Höhe der übernommenen Ausfallbürgschaften mit Datum des Rats-
beschlusses sowie über den Stand der gesamten gemeindlichen Haftungsverhältnisse zum Abschlussstichtag mit 
ihrer entsprechenden Quantifizierung informiert werden kann (vgl. § 87 Absatz 2 GO NRW). Dabei ist örtlich zu 
entscheiden, ob dazu auch „Restlaufzeiten angegeben werden sollen. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Aufstellung des Verbindlichkeitenspiegels): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Inhalte des Verbindlichkeitenspiegels): 
 
Im Verbindlichkeitenspiegel sind einerseits die Verbindlichkeiten wie in der Bilanz nach Empfängern der von der 
Gemeinde zu erbringenden Leistung zu gliedern. Dadurch können die Verbindlichkeiten gegenüber bestimmten 
Empfängergruppen wie in der Bilanz aufgezeigt werden. Um aber insbesondere die Verbindlichkeiten, die gegen-
über den öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften und dem sonstigen öffentlichen Bereich sowie gegenüber 
dem privaten Kreditmarkt bestehen, transparenter zu machen, sind diese differenzierter als in der gemeindlichen 
Bilanz anzugeben.  
 
Dem Ansatz von Verbindlichkeiten der Gemeinde in der gemeindlichen Bilanz muss zudem eine Abgrenzungs-
prüfung durch die Gemeinde vorausgehen. Die Gemeinde muss prüfen, ob statt einer gemeindlichen Verbindlich-
keit nicht eine Rückstellung in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist oder ein anzugebendes Haftungsverhält-
nis besteht. Außerdem sind die gemeindlichen Verbindlichkeiten im Zeitpunkt ihres Erlöschens auszubuchen, z. 
B. bei Erfüllung, Aufrechnung oder Erlass.  
 
Der Verbindlichkeitenspiegel hat mindestens in die in dieser Vorschrift benannten Empfängergruppen als Posten 
zu enthalten. Wenn darüber hinaus eine Erweiterung in Betracht gezogen wird, muss dies mit den Grundsätzen 
„Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ in Einklang stehen. Eine Erweiterung kann z. B. bei Verbindlichkeiten aus Kredi-
ten zur Liquiditätssicherung vorgenommen werden, wenn diese Kredite nicht nur von Kreditinstituten, sondern 
auch von Beteiligungen aufgenommen werden.  
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Die Verbindlichkeitsposten): 
 
1.2.1 Die Anleihen 
 
Die Anleihen stellen eine Finanzierungsform für Fremdkapital dar, bei der das benötigte Kapital von einer unbe-
stimmten Zahl von Geldgebern durch den Kauf von Wertpapieren aufgebracht wird. Die von der Gemeinde aus-
gebrachten Wertpapiere können an der Börse gehandelt werden und unterliegen dann auch den üblichen Kurs-
schwankungen. Beispiele für gemeindliche Anleihen sind Teilschuldverschreibungen (Obligationen), Gewinn-
schuldverschreibungen, Genussscheine u.a., wenn diese von der Gemeinde ausgegeben werden. Die Anleihe ist 
bei der erstmaligen Bewertung (Zeitpunkt der Entstehung) von der Gemeinde mit dem Rückzahlungsbetrag in 
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ihrer Bilanz zu passivieren, unabhängig davon, wie hoch der tatsächlich zur Verfügung gestellte Betrag (Einzah-
lungsbetrag) ist.  
 
 
1.2.2 Zu Nummer 2 (Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen): 
 
1.2.2.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Als „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ sind die gemeindlichen Verbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen nach § 86 GO NRW entsprechend dem Ansatz in der gemeindlichen Bilanz auch im Verbindlichkei-
tenspiegel aufzuzeigen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.2 GemHVO NRW). Bei diesen Krediten sind der Gemeinde 
von einem Dritten Geldbeträge mit der Verpflichtung zur Verfügung gestellt worden, das aufgenommene Kapital 
dem Kreditgeber zurückzuzahlen. Die Kredite für Gemeinden, z. B. für Investitionen in Form des Kommunalkre-
dits, stellen keine eigenständige Kreditform dar, vielmehr unterliegen sie den Formen der Kredite aus der allge-
meinen Geldwirtschaft. Der Begriff des Kredites ist daher von dort übernommen worden und entspricht dem Dar-
lehensbegriff nach §§ 488 BGB. Er umfasst daher für die Gemeinden nur Geldschulden und nicht darlehensweise 
empfangene Sachen (vgl. §§ 607 ff. BGB).  
 
Die gemeindlichen Kredite werden im Rahmen privatrechtlicher Rechtsgeschäfte aufgenommen, z. B. als Schuld-
scheindarlehen, Anleihen u.a. Der Rückzahlungsbetrag stellt dann den zu passivierenden Wertansatz dar, wenn 
der Gemeinde als Schuldnerin nicht der volle Rückzahlungsbetrag zugeflossen ist. Als Anschaffungswert einer 
Darlehensverpflichtung gilt deren Nennwert. Der Unterschiedsbetrag, z. B. aufgrund von Agio, Disagio, Damnum, 
Abschluss-, Bearbeitungs- oder Verwaltungsgebühren wird als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in der 
Bilanz ausgewiesen (vgl. § 42 Absatz 2 GemHVO NRW).  
 
 
1.2.2.2 Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen  
 
Als „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen“ sind die Verbindlichkeiten 
der Gemeinde aus der Kredithingabe durch die in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form bestehenden 
gemeindlichen Betrieben entsprechend dem Ansatz in der gemeindlichen Bilanz auch im Verbindlichkeitenspiegel 
aufzuzeigen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.2.1 GemHVO NRW). Die Anteile an solchen Betrieben werden von 
der Gemeinde in der Absicht gehalten, eine dauernde Verbindung zu diesen Betrieben herzustellen. Sie stehen 
unter der Kontrolle der Gemeinde. Als verbundene Unternehmen sind somit jene Beteiligungen in der gemeindli-
chen Bilanz gesondert auszuweisen, die im Gesamtabschluss der Gemeinde voll zu konsolidieren sind.  
 
 
1.2.2.3 Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten von Beteiligungen  
 
Als „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen“ sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde 
aus der Kredithingabe durch die gemeindlichen Betriebe, an denen die Gemeinde Anteile hält, entsprechend dem 
Ansatz in der gemeindlichen Bilanz auch im Verbindlichkeitenspiegel aufzuzeigen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 
4.2.2 GemHVO NRW). Als Beteiligungen sind in der gemeindlichen Bilanz alle Anteile der Gemeinde, d.h. die 
mitgliedschaftlichen Vermögens- und Verwaltungsrechte an gemeindlichen Betrieben einzuordnen, die in der 
Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Betrieben herzustellen. Ein Ansatz in der ge-
meindlichen Bilanz setzt daher voraus, dass die Verbindung dem gemeindlichen Geschäftsbetrieb dient und ei-
nen Beitrag zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde leistet oder leisten kann. Eine Beteiligung der Gemeinde liegt 
i.d.R. vor, wenn sie an einem Unternehmen mit mehr als 20 v.H. beteiligt ist (vgl. § 271 Absatz 1 HGB). 
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1.2.2.4 Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten von Sondervermögen 
 
Als „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen“ sind die Verbindlichkeiten der Ge-
meinde aus der Kredithingabe durch die gemeindlichen Sondervermögen entsprechend dem Ansatz in der ge-
meindlichen Bilanz auch im Verbindlichkeitenspiegel aufzuzeigen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.2.3 GemHVO 
NRW). Zu diesen Sondervermögen zählen nach § 97 GO NRW die wirtschaftlichen Unternehmen (vgl. § 114 GO 
NRW) und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen (vgl. § 107 Absatz 2 GO NRW) ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit. Auch die rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen der 
Gemeinde, z. B. eigene Zusatzversorgungskassen oder Eigenunfallversicherungen (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 4 
GO NRW), gehören dazu, wenn für diese eine entsprechend abgesonderte Haushalts- und Wirtschaftsführung 
mit einem eigenen Jahresabschluss erfolgt.  
 
 
1.2.2.5 Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vom öffentlichen Bereich  
 
Als „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich“ sind die Verbindlichkeiten der Ge-
meinde aus der Kredithingabe durch öffentlich-rechtliche Institutionen, unabhängig von ihrer Organisationsform, 
entsprechend dem Ansatz in der gemeindlichen Bilanz auch im Verbindlichkeitenspiegel aufzuzeigen (vgl. § 41 
Absatz 4 Nummer 4.2.4 GemHVO NRW). Der Bereich kann wie folgt unterschieden werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Abgrenzung des öffentlichen Bereichs 

 
 

BEREICHE 
 

INHALTLICHE ABGRENZUNG 

Bund 
 
Bund. 
 

Land 
 
Land Nordrhein-Westfalen, alle übrigen Länder einschließlich Stadtstaa-
ten. 
 

Gemeinden (GV) 
 
Gemeinden und Gemeindeverbände: Gemeinden, Kreise, Landschafts-
verbände, Regionalverband Ruhrgebiet. 
 

Zweckverbände 

 
Verbände und sonstige Organisationen, die kommunale Aufgaben erfüllen 
und mindestens eine Gemeinde oder einen Gemeindeverband zum Mit-
glied haben – jedoch keine Sparkassenzweckverbände, z. B. Schulver-
bände, Nachbarschaftsverbände, wasserwirtschaftliche Verbände, Pla-
nungsverbände, sonstige Organisationen mit gemeindlicher Aufgabener-
füllung. 
 

Sonstiger  
öffentlicher Bereich 

 
Träger der gesetzlichen Krankenversicherung, Träger der Unfallversiche-
rung, Träger der Rentenversicherung, Träger der Altershilfe für Landwirte, 
Träger der Arbeitslosenversicherung, Kommunale Versorgungskassen, 
Träger der öffentlichen Zusatzversorgung, Bundesagentur für Arbeit. 
 

Sonstige öffentliche  
Sonderrechnungen 

 
Betriebe des Bundes und der Länder, Lastenausgleichsfonds (LAF), ERP-
Sondervermögen, andere Sondervermögen des Bundes und der Länder 
mit unternehmerischer Aufgabenstellung und eigener Wirtschafts- und 
Rechnungsführung, Unternehmen in der Sonderrechtsform des öffentli-
chen Rechts, zu denen auch öffentlich-rechtliche Kreditinstitute sowie 
Sparkassen gehören. 
 

Abbildung 614 „Die Abgrenzung des öffentlichen Bereichs“ 
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1.2.2.6 Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten von Kreditinstituten 
 
Als „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten“ sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde 
aus der Kredithingabe durch Banken und Kreditinstitute entsprechend dem Ansatz in der gemeindlichen Bilanz 
auch im Verbindlichkeitenspiegel aufzuzeigen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.2.5 GemHVO NRW). Durch diese 
Abgrenzung erfolgt eine umfassende Betrachtung der gemeindlichen Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditge-
bern des gesamten Kreditmarktes, mit denen die Gemeinde in Beziehung steht. Aus dieser Festlegung folgt, dass 
die gemeindlichen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, die gegenüber Banken und Kreditinstitute des 
öffentlichen Bereichs und auch gegenüber den Sparkassen bestehen, dazugehören.  
 
 
1.2.3 Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
 
Als „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde aus der 
Kreditaufnahme zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit entsprechend dem Ansatz in der gemeindlichen 
Bilanz auch im Verbindlichkeitenspiegel aufzuzeigen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.3 GemHVO NRW). Mit den 
Krediten zur Liquiditätssicherung (Liquiditätskredite) wird die Liquidität der Gemeinde verstärkt und damit die 
Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gesichert (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW). Die gemeindlichen Kredite werden im 
Rahmen privatrechtlicher Rechtsgeschäfte aufgenommen. Ein Hauptmerkmal dieses Betriebmittelkredites ist 
seine kurze Laufzeit, entweder nach Tagen oder Monaten bestimmt, aber jeweils immer nicht länger als ein Jahr.  
 
Die „Liquiditätskredite“, die haushaltsrechtlich nicht den Krediten nach § 86 GO NRW zuzuordnen sind, berühren 
daher bei ihrer Aufnahme nicht den in der Haushaltssatzung festzusetzenden Kreditrahmen für Kredite für Investi-
tionen. Diese Kredite unterliegen einer gesonderten Festsetzung in der gemeindlichen Haushaltssatzung, denn 
dafür ist ein jahresbezogener Höchstbetrag für die Aufnahme dieser Kredite festzusetzen (vgl. § 78 Absatz 2 
Nummer 3 GO NRW). Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wird zudem zwischen 
Festbetragskrediten und Kontokorrentkrediten unterschieden. 
 
 
1.2.4 Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 
 
Als „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“ sind Verbindlichkeiten 
der Gemeinde aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde be-
gründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt, entsprechend dem Ansatz in der gemeindli-
chen Bilanz auch im Verbindlichkeitenspiegel aufzuzeigen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.4 GemHVO NRW). Es 
sind dabei nur die gemeindlichen Rechtsgeschäfte als kreditähnlich einzuordnen, die mit der Investitionstätigkeit 
der Gemeinde in Verbindung stehen. Dieses Erfordernis wird auch durch die Einbindung der Regelungen über 
kreditähnliche Rechtsgeschäfte in die Vorschriften über die gemeindliche Kreditaufnahme für Investitionen nach § 
86 GO NRW deutlich.  
 
Zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften der Gemeinde zählen z. B. Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, 
Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, Gewährung 
von Schuldendiensthilfen an Dritte, Leasingverträge, Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäf-
ten. Von besonderer Bedeutung sind Leibrentenverträge und Leasingverträge. Die Leibrentenverträge der Ge-
meinde gehören zu den Rentenverpflichtungen. Sie können im Rahmen eines Vermögenserwerbs bestehen, z. B. 
wegen des Erwerbs eines Grundstückes (auf Rentenbasis).  
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1.2.5 Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
 
Als „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ sind gemeindliche Verpflichtungen aufgrund von Kauf- 
und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die 
Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zahlung für eine empfangene Leistung) noch aussteht, ent-
sprechend dem Ansatz in der gemeindlichen Bilanz auch im Verbindlichkeitenspiegel aufzuzeigen (vgl. § 41 Ab-
satz 4 Nummer 4.5 GemHVO NRW). Bei Verbindlichkeiten der Gemeinde aus Lieferungen und Leistungen ist der 
Rückzahlungsbetrag der Betrag, den der Schuldner zur Erfüllung der Verpflichtung aufbringen muss (Erfüllungs-
betrag). Die Lieferantenverbindlichkeit ist daher grundsätzlich mit dem Rechnungsbetrag anzusetzen.  
 
Bei Inanspruchnahme des Skontos mindern sich die Verbindlichkeit und die Anschaffungskosten der bezogenen 
Güter. Sofern von vornherein feststeht, dass unter Skontoabzug gezahlt wird, kann die Verbindlichkeit schon mit 
dem Nettobetrag angesetzt werden. Es ist in diesem Zusammenhang auch das gemeindliche Saldierungsverbot 
zu beachten, sodass eine Forderung der Gemeinde an einen ihrer Lieferanten nicht mit einer Verbindlichkeit aus 
Lieferungen und Leistungen dieses Lieferanten verrechnet werden darf. Eine Ausnahme besteht bei geleisteten 
Anzahlungen auf Lieferungen und Leistungen oder wenn die Voraussetzungen für eine Aufrechnung nach § 387 
BGB vorliegen. Bei gegenseitigem Anerkenntnis kann haushaltstechnisch lediglich eine Verrechnung im Rahmen 
der Zahlungsabwicklung vorgenommen werden.  
 
 
1.2.6 Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
 
Als „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ sind Verpflichtungen der Gemeinde entsprechend dem Ansatz in 
der gemeindlichen Bilanz auch im Verbindlichkeitenspiegel aufzuzeigen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.6 GemH-
VO NRW). Derartige gemeindliche Verbindlichkeiten entstehen aus der Übertragung von Finanzmitteln von Drit-
ten, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwal-
tungsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Besondere derartige Verbindlichkeiten bestehen im Be-
reich der sozialen Sicherung, weil Sozialhilfeleistungen ggf. als rückzahlbare Leistungen gewährt werden, sodass 
im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft deshalb auch gleichzeitig Transfererträge sowie Transferauf-
wendungen entstehen können. Unter diesem Posten sind auch gemeindliche Verpflichtungen zu erfassen, die 
wegen erhaltener rückzahlbarer Zuwendungen für Investitionen bestehen, weil der Gemeinde diese Zuwendun-
gen in Form von Darlehen gewährt worden sind.  
 
Die der Gemeinde von Dritten gewährten Zuwendungen, die noch nicht zweckentsprechend verwendet worden 
sind, müssen gesondert vom Ansatz der gemeindlichen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bilanziert und 
daher auch im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel getrennt von den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
aufgezeigt werden, solange und soweit sie noch nicht von der Gemeinde für den vorgesehenen Zweck verwendet 
worden sind. Solche Verbindlichkeiten sind in Höhe des noch nicht verwendeten Betrages gesondert als „Erhalte-
ne Anzahlungen“ im Verbindlichkeitenspiegel aufzuzeigen. 
 
 
1.2.7 Die sonstigen Verbindlichkeiten 
 
Als „Sonstige Verbindlichkeiten“ sind die gemeindlichen Verbindlichkeiten aufzuzeigen, die nicht zu den vorher-
gehenden Verbindlichkeiten der Gemeinde gehören. Sie sind entsprechend dem Ansatz in der gemeindlichen 
Bilanz auch im Verbindlichkeitenspiegel aufzuzeigen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.7 GemHVO NRW). Hierunter 
fallen gemeindliche Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder einem entgeltlichen 
Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten 
und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern. Durch gesonderte Angaben im Anhang des ge-
meindlichen Jahresabschlusses kann die notwendige Transparenz über die zusammengefassten Verbindlichkei-
ten der Gemeinde gewährleistet werden. Dazu soll auch der Verbindlichkeitenspiegel beitragen. 
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1.2.8 Die erhaltenen Anzahlungen  
 
Als „Erhaltene Anzahlungen“ sind die gemeindlichen Verbindlichkeiten aufzuzeigen, die daraus entstehen, dass 
die Gemeinde von Dritten Finanzmittel erhalten hat, diese aber noch nicht zweckbezogen verwendet hat und 
deswegen eine grundsätzliche Rückzahlungspflicht bis zur zweckentsprechenden Verwendung der erhaltenen 
Finanzmittel besteht. Sie sind entsprechend dem Ansatz in der gemeindlichen Bilanz auch im Verbindlichkeiten-
spiegel aufzuzeigen (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 4.8 GemHVO NRW). Die Finanzleistungen Dritter, die durch die 
Hingabe von Kapital zur Anschaffung oder Herstellung von gemeindlichen Vermögensgegenständen erfolgen und 
zur Aufgabenerledigung der Gemeinde beitragen, dürfen erst dann gesondert unter den Sonderposten „Zuwen-
dungen“ auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden, wenn der mit den Drittmitteln finanzierte 
Vermögensgegenstand für die gemeindliche Aufgabenerfüllung genutzt wird.  
 
Die gemeindlichen Zahlungsvorgänge sind unter dem gesonderten Bilanzposten solange anzusetzen, bis die 
Gemeinde die vorgesehenen Gegenleistungen erbracht hat. Dieser Bilanzposten hat eine besondere Bedeutung, 
denn die Gemeinde erhält vielfache Zuwendungen von Dritten. Die erhaltenen Zuwendungsmittel erhöhen vor der 
Inbetriebnahme der damit finanzierten Vermögensgegenstände die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz. 
Diesem „Zwischenstand“ wird durch den gesonderten Bilanzposten “Erhaltene Anzahlungen“ auf der Passivseite 
ein Gegenstück gegenübergestellt und dadurch die bilanzielle Lage transparent und nachvollziehbar gemacht. 
Erst mit der Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes darf auf der Passivseite der Bilanz durch eine Um-
schichtung der Sonderposten für den betreffenden gemeindlichen Vermögensgegenstand gebildet werden. 
 
 
1.3 Zu Satz 2 (Angabe der gemeindlichen Haftungsverhältnisse): 
 
1.3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Nach der Vorschrift sind im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel der Gemeinde auch die gemeindlichen Haf-
tungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten auszuweisen. Die gemeindlichen Haftungsverhältnisse 
unterscheiden sich dabei von den Verbindlichkeiten und Rückstellungen der Gemeinde durch den Grad der 
Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme. Ist der Eintritt der Verpflichtung sicher oder wahrscheinlich, ist eine 
Passivierung in der gemeindlichen Bilanz geboten. Durch die Vorgabe in der Vorschrift sollen auch die Verpflich-
tungen der Gemeinde, die nicht passivierungsfähig sind, die aber ggf. zukünftig zu Finanzleistungen bzw. wirt-
schaftlichen Risiken der Gemeinde führen können, offen gelegt werden. Durch diese wichtigen und wesentlichen 
Informationen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft wird einer unvollständigen Entscheidungsgrundlage für die 
Gemeinde entgegengewirkt.  
 
Der Ausweis der Haftungsverhältnisse der Gemeinde im Verbindlichkeitenspiegel liegt zudem auch im Interesse 
der Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses und sollte daher vollständig und nicht nur bewertend ent-
sprechend der örtlichen Bedeutung erfolgen. Als gemeindliche Haftungsverhältnisse gelten dabei alle Verpflich-
tungen der Gemeinde aufgrund von Rechtsverhältnissen, bei denen eine Inanspruchnahme der Gemeinde nur 
unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, deren Eintritt von der Gemeinde als Bilanzierende aber grund-
sätzlich nicht erwartet wird. Der gesonderte Ausweis der gemeindlichen Haftungsverhältnisse soll daher bewir-
ken, dass mögliche zukünftige Risiken von der Gemeinde im Rahmen der Haushaltsplanung und des Jahresab-
schlusses berücksichtigt werden. 
 
Der rechtliche Rahmen für die Haftungsverhältnisse der Gemeinde aufgrund der Bestellung von Sicherheiten 
durch die Gemeinde ist durch die Vorschrift des § 87 GO NRW bestimmt. Im Verbindlichkeitenspiegel der Ge-
meinde kommen zu den gemeindlichen Haftungsverhältnissen besondere Angaben und Erläuterungen dann in 
Betracht, wenn die Gemeinde Ausfallbürgschaften übernommen und Sicherheiten übernommen hat, z. B. Grund-
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pfandrechte und Sicherungsübereignungen, aber auch Gewährverträge abgeschlossen hat. In diesem Zusam-
menhang ist das Verbot der Bestellung von Sicherheiten zur Sicherung eines Kredits zu beachten (vgl. § 86 Ab-
satz 5 GO NRW). Andererseits brauchen unmittelbare gesetzliche Haftungsverhältnisse, die außerhalb der Ge-
meindeordnung bestimmt wurden, nicht benannt werden, z. B. Verkehrssicherungspflichten (vgl. § 823 BGB).  
 
 
1.3.2 Der Ausweis der Haftungsverhältnisse 
 
1.3.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel sind die Haftungsverhältnisse der Gemeinde, gegliedert nach ihren 
Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages mit dem Stand zum jeweiligen Abschlussstichtag auszu-
weisen. Die bestehenden tatsächlichen Haftungsbeträge der Gemeinde sind dabei so anzugeben, sodass aus 
den Angaben heraus nicht noch zusätzlich der Betrag einer wahrscheinlichen Inanspruchnahme der Gemeinde 
ermittelt werden muss. Für den Ausweis von gemeindlichen Haftungsverhältnissen müssen folgende Merkmale 
vorliegen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Merkmale gemeindlicher Haftungsverhältnisse 

 
 
- Das Bestehen einer einseitigen vertraglichen Verpflichtung gegenüber einem Dritten, die zu einer künfti-

gen vermögenswirksamen Belastung bei der Gemeinde führen kann. 
 
 
- Das Nichtbestehen einer unmittelbaren Verpflichtung des Dritten zu einer Gegenleistung gegenüber der 

Gemeinde. 
 
 
- Der Eintritt der gemeindlichen Verpflichtung ist von einem künftigen Ereignis abhängig, das die Gemeinde 

nicht beeinflussen kann. 
 
 
- Es liegen keine örtlichen Gegebenheiten dafür vor, dass die gemeindliche Verpflichtung als Verbindlich-

keit oder Rückstellung zu bilanzieren ist. 
 

Abbildung 615 „Die Merkmale gemeindlicher Haftungsverhältnisse“ 
 
In den Fällen, in denen der gemeindliche Haftungsbetrag nicht sicher zu ermitteln ist, muss die Gemeinde ggf. 
eine Schätzung unter Beachtung des Vorsichtsprinzips und des Grundsatzes der Wesentlichkeit vornehmen. Vor 
der Aufnahme eines gemeindlichen Haftungsverhältnisses in den Verbindlichkeitenspiegel ist zudem von der 
Gemeinde unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu prüfen und unter bilanziellen Gesichtspunkten 
abzuwägen, ob für das gemeindliche Sicherungsgeschäft nicht eine Rückstellung oder eine Verbindlichkeit in der 
gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist. Die örtliche Prüfung und Entscheidung sollte von der Gemeinde in prüffähi-
ger Form dokumentiert werden. 
 
Im Zusammenhang mit der Offenlegung der gemeindlichen Haftungsverhältnisse bieten sich für die Gemeinde 
auch Angaben darüber an, ob die Gemeinde alleine für einen Dritten haftet oder Dritte in das Haftungsverhältnis 
anteilig eingebunden sind. Im Zusammenhang mit den einzelnen Haftungsverhältnissen sollten auch, soweit 
sachlich geboten, ggf. bestehende Rückforderungsansprüche der Gemeinde mit angegeben werden, z. B. wenn 
eine ausreichende Sicherung der gemeindlichen Ansprüche tatsächlich gegeben ist und deren Werthaltigkeit 
nicht als zweifelhaft zu beurteilen ist. Von der Gemeinde können solche Angaben auch freiwillig vorgenommen 
werden, um die Transparenz über die Verpflichtungen der Gemeinde zu verbessern. 
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1.3.2.2 Die Quantifizierung der Haftungsverhältnisse 
 
Die Übernahme von Bürgschaften erfolgt regelmäßig durch die Gemeinde, wenn das Risiko haushaltswirtschaft-
lich tragbar ist und die Übernahme im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung liegt. Die Übernahme führt 
nicht dazu, eine Veranschlagung im gemeindlichen Haushaltsplan vorzunehmen. Diese Auswirkung liegt erst 
dann vor, wenn die Gemeinde als Bürge tatsächlich zu Leistungen herangezogen werden soll. Die Gemeinde soll 
die Größenordnung von Haftungsverhältnissen gegenüber Dritten transparent machen, die örtlich tätig sind und 
dabei gemeindliche Aufgaben erfüllen, denn sie hat sich entschieden, dass die Unterstützung Dritter in Form von 
Bürgschaftsübernahmen durch die Gemeinde haushaltswirtschaftlich sachgerecht ist.  
 
Die Quantifizierung der angabepflichtigen Haftungsverhältnisse der Gemeinde hat dabei mit dem Betrag zu erfol-
gen, für den die Gemeinde am Bilanzstichtag haftet. Bezieht sich die Haftung auf die Schuld eines Dritten, wie 
etwa im Fall einer Bürgschaft, ist eine Betragsangabe in Höhe der aktuell gültigen Haftungszusage erforderlich. 
Die Höhe der Verbindlichkeit des Dritten, für den die Bürgschaft übernommen wurde, kann am jeweiligen Bilanz-
stichtag für die Ermittlung der Betragsangabe herangezogen werden. Für den Nachweis der Verbindlichkeiten 
aus Bürgschaften ist ein Nachweis über das Bestehen der Hauptschuld erforderlich.  
 
Vor diesem Hintergrund können die Angaben im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel entsprechend gestaltet 
werden. Für die Darstellung der gemeindlichen Haftungsverhältnisse im Verbindlichkeitenspiegel bestehen über 
die Vorgaben der Vorschrift hinaus keine weiteren besonderen Gliederungspflichten. Die Gemeinde kann daher 
eigenverantwortlich die Art und die Zahl der Angaben bestimmen. Aus Transparenzgründen dürfte es sachlich 
geboten sein, ein Gesamtbild über die gemeindlichen Haftungsverhältnisse herzustellen.  
 
 
1.3.3 Die Übersicht über gemeindliche Bürgschaften 
 
Die Gemeinde kann unter Berücksichtigung der Informationsinteressen der Adressaten des gemeindlichen Jah-
resabschlusses insbesondere bei Bürgschaften und Gewährverträgen eine Übersicht in tabellarischer Form auf-
stellen, um ihre Verpflichtungen transparent und nachvollziehbar zu machen. In einer solchen Übersicht über die 
Haftungsverhältnisse können z. B. das Datum des Ratsbeschlusses der Übernahme und die betragsmäßige Grö-
ßenordnung der eingegangenen Verpflichtung sowie deren Zweck, aber auch die zum Abschlussstichtag noch 
bestehende Höhe und die Restlaufzeit dargestellt werden. Eine Möglichkeit zur Gestaltung einer Übersicht über 
gemeindliche Bürgschaftsübernahmen wird nachfolgend beispielhaft aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bürgschaftsübernahmen zugunsten Dritter  

 

 
Produkt- 
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Bürgschaftsadressaten 

 
Bürgschaftsübernahme Stand der Bürgschaft 
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Die Bürgschaftsübernahmen zugunsten Dritter  

 
 
 

(weitere 
Bereiche 

örtlich  
festlegen) 

 

      

Abbildung 616 „Die Bürgschaftsübernahmen zugunsten Dritter“ 
 
Eine Gliederung der Übersicht unter Berücksichtigung der produktorientierten Teilrechnungen des gemeindlichen 
Jahresabschlusses kann unter örtlichen Gesichtspunkten der gemeindlichen Aufgabenerfüllung sinnvoll und 
sachgerecht sein. Den Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses werden dadurch die Verpflichtungen 
der Gemeinde, die aufgrund von Bürgschaftserklärungen bzw. Bürgschaftsverträgen zulasten der Gemeinde 
bestehen, offen gelegt. 
 
 
1.3.4 Angaben bei besonderen Haftungsverhältnissen 
 
1.3.4.1 Die Angaben bei Sicherungsgut 
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde für ein bei ihr vorhandenes Sicherungsgut haftet, richtet sich die im ge-
meindlichen Verbindlichkeitenspiegel zu machende Betragsangabe nicht nach dem Wert des von einem Dritten 
übernommenen Sicherungsgutes, sondern nach der Höhe der dafür bestehenden Haftung der Gemeinde. Außer-
dem müssen bei der Gemeinde vorliegende Sicherheiten, die für Forderungen der Gemeinde bestehen, auch bei 
der Schätzung des Ausfallrisikos einer gemeindlichen Forderung berücksichtigt werden. 
 
 
1.3.4.2 Die Angaben bei Haftungsverhältnissen in fremder Währung 
 
Bei gemeindlichen Haftungsverhältnissen in fremder Währung sind im Verbindlichkeitenspiegel die Angaben 
darüber in Euro zumachen. Die Bewertung solcher Haftungsverhältnisse ist mit dem Briefkurs zum Abschluss-
stichtag vorzunehmen. Wenn für derartige gemeindliche Haftungsverhältnisse jedoch Rückstellungen oder Ver-
bindlichkeiten anzusetzen sind, sind die ansonsten nachrichtlich vorgesehenen Angaben im Verbindlichkeiten-
spiegel entbehrlich. Im Fall einer Teilpassivierung des Haftungsrisikos ist im Verbindlichkeitenspiegel lediglich der 
nicht passivierte Teil anzugeben. In diesem Fall ist ein Zusammenhang mit dem passivierungspflichtigen Teil 
herzustellen und zu erläutern, eine inzwischen eingetretene Heranziehung der Gemeinde, sodass in einem be-
stimmten Umfang eine Verbindlichkeit besteht und in der gemeindlichen Bilanz angesetzt ist.  
 
 
1.3.4.3 Die Angaben bei Treugut bzw. Treuhandvermögen 
 
Im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel sind auch die Haftungsverhältnisse der Gemeinde anzugeben, die 
daraus entstehen, dass die Gemeinde fremdes Vermögen verwaltet (vgl. § 98 GO NRW). Die Gemeinde nimmt 
daher vielfach Funktion des Treuhänders gegenüber Dritten als Treugeber wahr. Sofern von der Gemeinde frem-
de Vermögensgegenstände treuhänderisch gehalten werden, d. h. im eigenen Namen für fremde Rechnung, sind 
diese nach den allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen in der Bilanz des Treugebers anzusetzen. Der Treugeber 
ist weiterhin als wirtschaftlicher Eigentümer zu betrachten, auch wenn die Gemeinde eine Verwaltungstreuhand 
als Vollrechtstreuhand innehat.  
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Für die Gemeinde folgt aber aus ihrer Tätigkeit als Treuhänder für Dritte, dass sie gegenüber dem Treugeber für 
eine ordnungsgemäße Verwaltung des Treuhandvermögens haftet. Es ist deshalb i.d.R. geboten, derartige Haf-
tungsverpflichtungen der Gemeinde im Anhang im Jahresabschluss gesondert anzugeben. Sie sind dann auch im 
gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel unter den Haftungsverhältnissen der Gemeinde aufzuzeigen.     
 
 
1.3.4.4 Angaben nicht für sonstige finanzielle Verpflichtungen 
 
Für die Gemeinde besteht keine Verpflichtung, im Verbindlichkeitenspiegel unter den Angaben zu ihren Haf-
tungsverhältnissen auch Angaben über ihre sonstigen finanziellen Verpflichtungen zu machen, die keine ge-
meindlichen Haftungsverhältnisse darstellen. Zu solchen gemeindlichen Geschäften gehören schwebende Ge-
schäfte, ein Ansatzverzicht wegen eines Passivierungswahlrechtes, mehrjährige Verpflichtungen, z. B. aus Miet- 
und Leasingverträgen, u.a. In solchen Fällen hat die Gemeinde aus diesen Geschäften zu einem künftigen Zeit-
punkt die Zahlungsleistungen zu erbringen.  
 
Über die möglichen finanziellen Verpflichtungen der Gemeinde sind Angaben im Anhang zum Jahresabschluss 
der Gemeinde erwünscht, wenn Risiken und Vorteile aus diesen gemeindlichen Geschäften wegen der künftig zu 
erbringenden Zahlungsleistungen der Gemeinde auch Auswirkungen auf die Beurteilung der Finanzlage der Ge-
meinde haben. Einer zusätzlichen Angabe im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel bedarf es daher nicht. Sie 
kann aber auf freiwilliger Basis vorgenommen werden, wenn dadurch der Verbindlichkeitenspiegel nicht in der 
Erfüllung seiner Aufgabe beeinträchtigt wird. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Zeitliche Gliederung des Verbindlichkeitenspiegels): 
 
2.1 Die Angabe der Gesamtbeträge 
 
Im Verbindlichkeitenspiegel ist zu den in dieser Vorschrift im Einzelnen benannten Gläubigern jeweils mindestens 
der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten des Haushaltsjahres (Stand am Abschlussstichtag) anzugeben (vgl. Nr. 
1.6.8 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). In den Fällen, in denen von 
der Gemeinde die Gliederung der gemeindlichen Forderungen in der über die Mindestgliederung nach § 41 Ab-
satz 3 Nummern 2.2.1 und 2.2.2 GemHVO NRW hinaus erweitert worden ist, sollten auch im gemeindlichen Ver-
bindlichkeitenspiegel ggf. eine entsprechende Untergliederung der erfassten gemeindlichen Verbindlichkeiten 
angegeben werden.  
 
 
2.2 Die Angabe der Restlaufzeiten 
 
2.2.1 Die Inhalte der Vorschrift 
 
Im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel sind von der Gemeinde die nach Arten gegliederten Verbindlichkeiten 
jeweils auch nach ihrer Fristigkeit aufzuteilen. Die Verbindlichkeiten der Gemeinde sind dabei nach ihren tatsäch-
lich noch bestehenden Restlaufzeiten zu differenzieren. Unter dem Begriff „Restlaufzeit“ ist dabei die Zeitspanne 
zwischen dem Abschlussstichtag für den Jahresabschluss und dem vertraglichen oder tatsächlichen Ausgleich 
der einzelnen Verbindlichkeit durch die Gemeinde zu verstehen. Die Ermittlung der Restlaufzeit einer Verbindlich-
keit ist daher anhand der vertraglichen Vereinbarung über die Tilgung oder Ablösung der betreffenden Verbind-
lichkeit vorzunehmen. In den Fällen der Gliederung der gemeindlichen Verbindlichkeiten über die Mindestgliede-
rung hinaus sind auch zu den zusätzlichen Posten die Restlaufzeiten anzugeben. 
 
In diesen Fällen ist für die Restlaufzeiten regelmäßig der Zeitraum maßgebend, zu dem der Gläubiger seine For-
derung gegenüber der Gemeinde frühestens insgesamt fällig stellen kann. Als Restlaufzeit gilt daher grundsätz-
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lich der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und dem Zeitpunkt des voraussichtlichen Ausgleichs der Ver-
bindlichkeit durch die Gemeinde. Dieser Zeitpunkt ist regelmäßig vertraglich bestimmt worden. Sofern dabei ver-
tragliche Vereinbarungen bestehen, die eine Möglichkeit zur vorzeitigen Rückzahlung durch die Gemeinde oder 
zur vorzeitigen Rückforderung durch den Kreditgeber vorsehen, ist die der daraus entstehende Zeitraum bei der 
Einordnung zu berücksichtigen. In den Fällen, in denen sich die Restlaufzeit nicht eindeutig bestimmen lässt, soll 
die Gemeinde unter Beachtung des Vorsichtsprinzips eine Schätzung vornehmen.  
 
Bei gemeindlichen Verbindlichkeiten, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung mit einem Kreditgeber begründet 
wurden, ist die Bestimmung der Restlaufzeit jeweils unter Einbeziehung der Laufzeiten der einzelnen in Anspruch 
genommenen Kredite zu ermitteln. Außerdem darf die Ermittlung der Restlaufzeiten für die gemeindlichen Ver-
bindlichkeiten nicht anhand der Laufzeiten der von der Gemeinde vereinbarten Zinsfestschreibungen für ihre 
Kredite erfolgen. Derartige Vereinbarungen bleiben daher für die Gliederung der Verbindlichkeiten nach ihren 
Restlaufzeiten unberücksichtigt.  
 
 
2.2.2 Das Gliederungskriterium „Restlaufzeiten“ 
 
Die Gemeinde hat in ihrem Verbindlichkeitenspiegel entsprechend dem Gliederungskriterium „Restlaufzeiten“ den 
Gesamtbetrag der gemeindlichen Verbindlichkeiten des Haushaltsjahres nach Arten, z. B. den Gesamtbetrag der 
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Banken und Kreditinstituten, in einem oder mehreren der 
festgelegten Zeitbereichen anzugeben. Sie hat unter Berücksichtigung der unter der jeweiligen Art zusammenge-
fassten einzelnen Kreditbeträge die zeitbezogenen Gesamtbeträge entsprechend ihrer jeweiligen Restlaufzeiten 
in den im Verbindlichkeitenspiegel enthaltenen Feldern für die Restlaufzeiten „bis zu einem Jahr“, „von einem 
Jahr bis zu fünf Jahren“ und „von mehr als fünf Jahren“ anzugeben.  
 
Das Gliederungskriterium „Restlaufzeiten“ im Verbindlichkeitenspiegel der Gemeinde stellt dabei keine Abwei-
chung von den Regeln des Handelsgesetzbuches dar. Auch nach dem Handelsrecht werden Informationen über 
die Verbindlichkeiten mit Angabe der Restlaufzeiten verlangt, z. B. über kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer 
Restlaufzeit bis zu einem Jahr (vgl. § 268 Absatz 5 Satz 1 HGB) oder über langfristige Verbindlichkeiten mit einer 
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren (vgl. § 285 Satz 1 Nr. 1a HGB).  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die gemeindlichen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidi-
tätssicherung grundsätzlich nur eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr haben können (vgl. § 89 Absatz 2 GO NRW). 
Im Muster für den Verbindlichkeitenspiegel bestehen keine Sperrfelder für Restlaufzeiten von einem bis fünf Jah-
re und mehr als fünf Jahre wegen der zugelassenen Bindungsmöglichkeiten für die Gemeinde (vgl. Nr. 1.6.8 des 
Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
 
2.2.3 Besonderheiten bei den Angaben 
 
2.2.3.1 Die Angaben zu Ratenkrediten 
 
Bei Annuitäten- oder Ratenkrediten der Gemeinde ist für ihre Einordnung unter den Restlaufzeiten im gemeindli-
chen Verbindlichkeitenspiegel immer die Zeitspanne zwischen dem Abschlussstichtag und dem Fälligkeitstermin 
der letzten Rate im Verbindlichkeitenspiegel als Restlaufzeit anzusetzen. In diesen Fällen ist der ermittelte Rest-
betrag der gemeindlichen Verbindlichkeit insgesamt in die entsprechende Spalte im Verbindlichkeitenspiegel 
einzufügen, sodass z. B. bei Ratenkrediten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren nur die Beträge anzu-
geben sind, die der Restlaufzeit entsprechen. In diesen Fällen muss keine Verteilung der Differenz nach den 
Fälligkeiten der Raten auf die Zeiten „bis zu 1 Jahr“ und „1 bis 5 Jahre“ vorgenommen werden.  
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Die Ermittlung der Restlaufzeiten darf außerdem nicht anhand vereinbarter Zinsfestschreibungen erfolgen. Diese 
bleiben für die Gliederung der Verbindlichkeiten nach ihren Restlaufzeiten unberücksichtigt. Bei gemeindlichen 
Verbindlichkeiten, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung begründet wurden, ist die Bestimmung der Restlauf-
zeit immer jeweils unter Einbeziehung der Laufzeiten der in Anspruch genommenen Beträge zu ermitteln. Im 
Zusammenhang mit der mehrjährigen Finanzplanung kann auch bei Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 
mehr als fünf Jahren ein Gesamtbild hergestellt werden, denn wegen der im Haushaltsplan abzubildenden Zeit-
reihe hat die Gemeinde die innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu leistenden Tilgungen 
bereits im Haushaltsplan zu veranschlagen, während der Verbindlichkeitenspiegel die künftige Belastung aus den 
gemeindlichen Verbindlichkeiten als solche näher zeigen soll (vgl. § 1 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
 
2.2.3.2 Die Angaben zu fortbestehenden Verbindlichkeiten 
 
In besonderen Fällen, in denen nach Ablauf der Laufzeit von gemeindlichen Krediten gleichwohl noch in Einzelfäl-
len noch Verbindlichkeiten bei der Gemeinde fortbestehen, sind derartige gemeindliche Verbindlichkeiten den 
täglich fällig werdenden Verbindlichkeiten der Gemeinde zuzuordnen. Diese noch über ihre Laufzeit hinaus be-
stehenden gemeindlichen Verbindlichkeiten sind entsprechend im gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegel zu 
erfassen sowie in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 48 
Lagebericht 

 
1Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-
, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. 2Dazu ist ein Überblick über die wichtigen 
Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu 
geben. 3Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres einge-
treten sind, ist zu berichten. 4Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang 
der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. 5In die Analyse sollen die produktorientierten 
Ziele und Kennzahlen nach § 12, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen 
Ergebnisse erläutert werden. 6Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde 
einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.  
 
 
Erläuterungen zu § 48:     
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Inhalte des Lageberichtes 
 
Die Vorschrift bestimmt den Inhalt des Lageberichtes der Gemeinde näher, der dem gemeindlichen Jahresab-
schluss beizufügen ist (vgl. § 95 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 37 GemHVO NRW). Er stellt ein eigenständiges 
Instrument im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses dar, in dem aus Sicht der Verantwortlichen der 
Gemeinde über die gemeindliche Haushaltswirtschaft zu berichten ist. Sie ist zu analysieren und es ist eine Prog-
nose über die wirtschaftliche Entwicklung abzugeben. Der gemeindliche Lagebericht ist daher materiell vom ge-
meindlichen Jahresabschluss abhängig und deshalb auch innerhalb der für den Jahresabschluss vorgesehenen 
Frist von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW).  
 
Die Verantwortlichen haben den Lagebericht so in beschreibender Form zu fassen, dass er einen Überblick über 
die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gibt und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Er muss damit die gleiche Aufgabe 
wie der gemeindliche Jahresabschluss erfüllen und ergänzt diesen Abschluss. Der Lagebericht soll den Adressa-
ten des gemeindlichen Jahresabschlusses grundlegende und angemessen aufbereitete Angaben und Erläuterun-
gen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zur Verfügung stellen. Die Informationen sollen so aufbereitet 
sein, dass diese verstanden werden und nachvollziehbar sind. 
 
Der gemeindliche Lagebericht ist damit ein den gemeindlichen Jahresabschluss ergänzender und umfassender 
Informationsgegenstand. Er soll deshalb auch nicht eine Vielzahl von Einzelsachverhalten zu den Bilanzposten 
oder den Positionen der Ergebnisrechnung enthalten, wie es z. B. die Aufgabe des Anhangs ist. Der gemeindli-
che Lagebericht muss aus Sicht der Gemeindeführung (Bürgermeister, Kämmerer, Verwaltungsvorstand) eine 
Bewertung und Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde enthalten. Für die Berichterstattung im ge-
meindlichen Lagebericht wird daher in der Vorschrift eine Vielzahl von allgemeinen Sachverhalten aufgeführt, zu 
denen, bei örtlichem Vorliegen, zu berichten ist. Es ist dann die Aufgabe der Gemeindeführung, in diesem Werk 
die aus ihrer Sicht und Einschätzung notwendigen und ergänzenden Informationen zur gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft zu geben.  
 
Ein ordnungsmäßiger Lagebericht enthält daher aus Sicht der Verantwortlichen in der Verwaltung der Gemeinde 
deren Interpretation der Ergebnisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 
und des Jahresabschlusses und nicht nur einen Rückblick auf das Haushaltsjahr unter Angabe der Vorgänge von 
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besonderer Bedeutung. Dieser Bericht soll zudem eine Analyse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Einbeziehung der produktorientierten Ziele 
und Leistungskennzahlen und dem Grad der Zielerreichung sowie von Jahresabschlusskennzahlen enthalten 
(vgl. § 12 GemHVO NRW). Die gemeindliche Pflicht zur Einhaltung des Haushaltsausgleichs und die Pflicht zur 
Sicherung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung dürfen dabei nicht außer Betracht bleiben, denn die Gemeinde 
hat eine defizitäre Haushaltslage zu vermeiden (vgl. § 75 Absatz 1 und 2 GO NRW).  
 
Im gemeindlichen Lagebericht muss außerdem auch Auskunft über die Chancen und Risiken für die künftige 
Entwicklung der Gemeinde gegeben werden. Diese Vorgabe erfordert, bei den örtlichen Darstellungen und Anga-
ben auch das Gebot der Nachhaltigkeit sowie den Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit einzubeziehen. 
Damit wird transparent, ob und in welchem Umfang bei der Gemeinde geeignete Grundlagen für die Ausrichtung 
der Gemeinde auf ein nachhaltiges und zukunftsbezogenes Handeln bestehen. Soweit eine defizitäre Haushalts-
lage besteht, sollte angegeben werden, wie die Gemeinde mit ihren Möglichkeiten versucht, zukunftsorientiert 
ihre Ertragskraft wieder herzustellen. 
 
In diesem Zusammenhang stehen auch die Angaben, wie eine haushaltswirtschaftliche Lage geschaffen werden 
soll, damit die dauernde Leistungsfähigkeit und stetige Aufgabenerfüllung wieder erreicht wird, das Gebot der 
Nachhaltigkeit ausreichend beachtet und die künftigen Generationen nicht unnötig belastet werden. Dazu kann 
ein zukunftsorientiertes Bild der Gemeinde mit qualitativ hochwertigen Leitorientierungen als Kernaussagen auf-
gezeigt werden. Diese stellen dann für die Ausrichtung des nachhaltigen und zukunftsbezogenen Handelns der 
Gemeinde geeignete Grundlagen dar. Zwischen dieser zukunftsbezogenen Betrachtung und der vergangenheits-
bezogenen Bewertung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres kann die Analyse der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft mit ggf. unterjährig gewonnenen Erkenntnissen ein geeignetes Bindeglied für die Berichterstattung 
im Lagebericht darstellen. 
 
Der jährliche Lagebericht der Gemeinde hat daher insgesamt eine umfassende und vielfältige Ergänzungsfunkti-
on zum gemeindlichen Jahresabschluss. Seine Aussagen müssen deshalb klar, sorgfältig abgewogen und zeit-
nah sein. Bei der Aufstellung des gemeindlichen Lageberichtes sind aber auch die Grundsätze ordnungsmäßiger 
Lageberichterstattung (GoL) zu beachten. Unter dem Gesichtspunkt, dass er eine Bewertung und Beurteilung der 
wirtschaftlichen Lage der Gemeinde aus Sicht der Gemeindeführung enthält, kann der gemeindliche Lagebericht 
auch als ein strategisches Instrument für die Steuerung der Gemeinde angesehen werden.  
 
 
2.  Die Gestaltung des Lageberichts 
 
Für die äußere Gestaltung des Lageberichts der Gemeinde, seinen Aufbau und Umfang sind jedoch keine be-
sonderen Formvorgaben vorgegeben worden. Die Fülle der zu gebenden Informationen verlangt jedoch eine 
grundlegende Strukturierung unter Beachtung des Grundsatzes der Klarheit und Übersichtlichkeit. Aus den Inhal-
ten und dem Aufbau der Vorschrift ergibt sich bereits eine sachliche und grundlegende Strukturierung des ge-
meindlichen Lageberichts. Die örtliche Gliederung des gemeindlichen Lageberichts muss dabei mit ihren einzel-
nen Elementen dazu beitragen, dass der Lagebericht im Zusammenhang mit dem gemeindlichen Jahresab-
schluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzlage der Gemeinde vermittelt. Das nachfolgende Schema soll dazu einen Überblick bieten (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Gestaltung des gemeindlichen Lageberichts 

 
 

ABSCHNITT 
 

INHALTLICHE DARSTELLUNG 
 

Rahmenbedingungen 
der gemeindlichen 

Verwaltungstätigkeit 
Allgemeine örtliche Verhältnisse und Besonderheiten. 
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Die Gestaltung des gemeindlichen Lageberichts 

 
 

ABSCHNITT 
 

INHALTLICHE DARSTELLUNG 
 
 

Ergebnisüberblick 
und Rechenschaft 

 

Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses 
und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft. 

 
Steuerung und 

Produktorientierung 

 
Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der produktorientier-
ten Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der Ziele und Leis-
tungskennzahlen. 
 

 
Überblick über die 

wirtschaftliche Lage 

 
Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Einbe-
ziehung der produktorientierten Ziele und Leistungskennzahlen, 
auch Angaben über eine Krise. 
 

Wichtige Vorgänge 
und Nachträge 

 
Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch sol-
cher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, 
und deren Wirkungen auf die Haushaltswirtschaft. 
 

 
 

Chancen 
 

 
Chancen für die künftige Entwicklung der Gemeinde mit Angabe 
der zugrunde liegenden Annahmen. 
 

 
Risiken 

 

 
Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde mit Angabe 
der zugrunde liegende Annahmen, ggf. auch der Gegenmaß-
nahmen und der Risikoüberwachung. 
 

 
Örtliche 

Besonderheiten 
 

 
Umsetzung eines Sanierungskonzeptes zur Wiedererreichung 
und dauerhaften Sicherung des Haushaltsausgleichs und/oder 
zum Aufbau von Eigenkapital (Beseitigung der Überschuldung). 
 

 
Verantwortlichkeiten 

in der Gemeinde 
 

 
Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstands bzw. 
zum Bürgermeister und Kämmerer sowie zu den Ratsmitgliedern 
nach § 95 Absatz 2 GO NRW. 
 

Verantwortliche 
Berichtsersteller 

 
Die verantwortlichen Ersteller sollen den Lagebericht unter 
Angabe des Datums mit eigenhändiger Unterschrift unterzeich-
nen. Sie sollten dazu eine Erklärung abgeben, dass der Lagebe-
richt nach bestem Wissen aufgestellt wurde und durch diesen 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
wirtschaftlichen Lage der Gemeinde vermittelt wird. 
  

Anlagen 

 
z. B. Jahresergebnisse im Zeitvergleich, 
        Kennzahlen im Zeitvergleich, 
        Prognosen im Zeitvergleich. 
 

Abbildung 617 „Die Gestaltung des gemeindlichen Lageberichts“ 
 
Zur inhaltlichen Konkretisierung und zur Ausgestaltung des örtlichen Lageberichtes können dabei Erfahrungen 
und Erkenntnisse aus der Berichterstattung der gemeindlichen Betriebe genutzt werden, denn die Anforderungen 
an den gemeindlichen Lagebericht weichen nicht grundsätzlich von den Vorgaben für die Berichterstattung der 
Betriebe ab. Der gemeindliche Lagebericht hat aber das vergangene und zukünftige Handeln der Verwaltung der 
Gemeinde in seinem Blickpunkt stehen. Vor der Aufstellung des jährlichen Lageberichts durch die Gemeinde 
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sollten daher die sachlichen Bedürfnisse einer gemeindlichen Berichterstattung bestimmt werden, um die Bericht-
erstattung für die Adressaten des gemeindlichen Lageberichts transparent und nachvollziehbar zu machen. 
 
In diesem Zusammenhang ist zu klären, ob der Lagebericht allein in der Verantwortung des Bürgermeisters er-
stellt wird oder welche weiteren Verantwortlichen der gemeindlichen Verwaltung daran verantwortlich mitwirken 
sollen, z. B. der gesamte Verwaltungsvorstand (vgl. § 70 GO NRW). Die am gemeindlichen Lagebericht tatsäch-
lich beteiligten Verantwortlichen sollen dann den Lagebericht durch eine eigenhändige Unterschrift und unter 
Angabe des Datums unterzeichnen. Sie dokumentieren damit, dass sie die Darstellungen im Lagebericht mittra-
gen und dieser so gefasst ist, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird, und den weiteren Anforderungen entspricht. 
 
 
3. Die Angaben über Verantwortlichkeiten in der Gemeinde 
 
3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Am Schluss des gemeindlichen Lageberichtes zu jedem Jahresabschluss müssen für die Mitglieder des Verwal-
tungsvorstands bzw. für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Per-
sonen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, eine Vielzahl von Angaben gemacht werden (vgl. § 95 Absatz 2 GO 
NRW). Es werden dazu unter Namensnennung individualisierte Angaben von jedem Einzelnen des benannten 
Personenkreises gefordert, um Auskunft über seine persönlichen Verhältnisse zu erlangen. Diese Vorgaben 
dienen dazu, die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss der Gemeinde gegenüber den Bürgerinnen und 
Bürgern der Gemeinde besonders herauszustellen. 
 
Unter die Angabepflichten fallen insbesondere personenbezogene Mandate, die von dem benannten Personen-
kreis in vielfältiger Form ausgeübt werden, z. B. Aufsichtsratsmandate, Beiratsmandate, Geschäftsführer- oder 
Vorstandstätigkeiten, Mitgliedschaften in einer Gesellschafterversammlung oder einer Verbandsversammlung, 
Mitgliedschaften in Verwaltungsräten, Mitgliedschaften im Kreditausschuss von Sparkassen, Mitgliedschaften im 
Kuratorium von Stiftungen. Aus Transparenzgründen sollten dabei auch Mandate benannt werden, die aus der 
beruflichen Funktion heraus entstanden sind, die bei der Gemeinde ausgeübt wird. Das Innehaben eines solchen 
Mandates muss dabei nicht unmittelbar als Vertreter der Gemeinde bestehen. Es sollten auch Mandate aufgrund 
berufsfachlicher Zusammenschlüsse angegeben werden, die neben dem Hauptberuf bestehen.  
 
Die persönlichen Angaben dienen dazu, den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gegenüber, 
insbesondere gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde, die Verantwortlichkeiten für den Jahres-
abschluss der Gemeinde hervorzuheben und dabei eine ausreichende Auskunft über die persönlichen Verhältnis-
se in Bezug auf mögliche Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Gemeinde zu geben (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Angabepflichten der Verantwortlichen in der Gemeinde 

 
 

Angabepflichten 
 

Beispiele für Mandate 
 
-         Familienname mit mindestens einem  
          ausgeschriebenen Vornamen. 
 

……….. 

 
- der ausgeübte Beruf. 
 

……….. 

 
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und 

anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 
Satz 3 des Aktiengesetzes. 

 

 
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und 

anderen Kontrollgremien von Aktiengesell-
schaften und anderen Gesellschaften, 

- Beirat bei Aktiengesellschaften. 
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Die Angabepflichten der Verantwortlichen in der Gemeinde 

 
 

Angabepflichten 
 

Beispiele für Mandate 

 
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbst-

ständigten Aufgabenbereichen der Gemein-
de in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtli-
cher Form. 

 

 
- Mitglied der Gesellschafterversammlung (Ge-

sellschafterausschuss), z. B. bei gemeindli-
chen Betrieben der Abfallbeseitigung, Abwas-
serbeseitigung, Energieversorgung, Stadtent-
wicklung, Stadtmarketing, Verkehrsinfrastruk-
tur, Verkehrsbetrieb, Wasserversorgung, Wirt-
schaftsförderung, 

- Mitglied der Verbandsversammlung, 
- Mitglied des Verwaltungsrats, 
- Mitglied in besonderen Ausschüssen, 
- Mitglied einer Kommission, 
- Mitglied eines Fachbeirates, 
- Mitglied der Geschäftsführung. 
 

 
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger 

privatrechtlicher Unternehmen. 
 

 
- Mitglied im Beirat von Versicherungsgesell-

schaften, 
- Mitglied im Stiftungsrat, Beirat oder Kuratori-

um von Stiftungen. 
 

Abbildung 618 „Die Angabepflichten der Verantwortlichen in der Gemeinde“ 
 
In diesem Zusammenhang ist dagegen nicht das Innehaben von Aktien und damit die grundsätzliche Zugehörig-
keit zur Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft nicht angabepflichtig. Auch wenn die versammelten Aktionä-
re als Verbund dieses Organ bilden, ist dieses Gremium nicht personenbezogen wie die anderen Organe der 
Aktiengesellschaft, die allesamt nach Namen gebildet werden. Die Verbindung der einzelnen Personen (Aktionä-
re) zur Hauptversammlung wird nur durch das Innehaben von Aktien und nicht durch Namen, Ämter oder Funkti-
onen bestimmt.  
 
Über die in der Vorschrift bestimmten Pflichtangaben wird auf mögliche typische Interessenkonflikte der Verant-
wortlichen hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung 
sind. Mit den Angaben soll die berufliche Belastung der verantwortlichen Personen aufgezeigt und deren Kompe-
tenz erkennbar gemacht werden. Ein Verzicht auf diese Angaben ist nicht zulässig. Auch besteht keine Schutz-
klausel, nach der in besonderen Fällen lediglich nur eingeschränkte Angaben gemacht werden dürfen, außer das 
Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder würde gefährdet.  
 
Weitere über die Pflichtangaben hinausgehende Angaben, z. B. Angaben über die Höhe der Entgelte für die 
Tätigkeit in Organen, werden im Zusammenhang mit dem im Lagebericht zu machenden Angaben nicht gefor-
dert. Die Angaben hängen dabei nicht vom pflichtgemäßen Ermessen der betreffenden Personen ab, denn es 
kommt nicht darauf an, ob dieser Teil der gemeindlichen Berichterstattung zum Verständnis des Jahresabschlus-
ses notwendig ist. Die zu machenden Angaben sind daher aus dem Blickwinkel der Adressaten des Jahresab-
schlusses und nicht aus dem Blickwinkel der Organmitglieder zu betrachten und zu prüfen. 
 
 
3.2 Die Auskünfte der Ratsmitglieder nach § 43 GO NRW 
 
Bereits nach der derzeitigen Rechtslage sind die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse verpflichtet, Auskünfte 
über ihre wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse zu geben, soweit das für die Ausübung ihres Mandats 
von Bedeutung sein kann. Dabei können Name, Anschrift, der ausgeübte Beruf sowie andere vergütete und eh-
renamtliche Tätigkeiten veröffentlicht werden (vgl. § 43 Absatz 3 GO NRW). Die Pflicht zu persönlichen Angaben, 
öffentlich gemacht werden dürfen, wird durch die o.a. Vorschriften für den Bereich der gemeindlichen Haushalts-
wirtschaft näher bestimmt. Damit wird die notwendige Transparenz über mögliche Verflechtungen der Verantwort-
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lichen in der Gemeinde gewährleistet, die Auswirkungen auf das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde 
haben können.  
 
 
3.3 Die Auskünfte über die Geschäftsführung der Gemeinde 
 
Für die Gemeinde besteht die gesetzliche Verpflichtung, am Schluss des Lageberichtes ausgewählte Angaben 
über die Verantwortlichen in der Gemeinde zu machen, um auf mögliche typische Interessenkonflikte hinzuwei-
sen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind. Diese Angabe-
pflichten bieten sich als Anlass an, im Lagebericht auch Aussagen über die ordnungsgemäße Geschäftsführung 
dieser Verantwortlichen zu machen. Zu den Auskünften über die Geschäftsführung der Gemeinde gehören u.a. 
auch Angaben über eine ausreichende Informationsversorgung und die Erfüllung der Berichtspflichten sowie 
Kontrollen im Sinne eines wirtschaftlichen Verwaltungshandelns zum Wohle der Gemeinde.  
 
Es können daher Angaben über die Arbeitsweise der Organe und über Führungspraktiken, ggf. unter Benennung 
gesetzlicher Standards, gemacht werden. Soweit die gesetzlich vorgesehenen Gremien der Gemeinde die Ver-
antwortung tragen, bedarf es nur entsprechender Angaben über die Arbeit des gesamten Gremiums und nicht 
einer personenbezogenen Zuordnung auf seine Mitglieder. Zudem müssen nicht die sachlichen Beratungsinhalte 
von Sitzungen und Beratungen zum Gegenstand der Berichterstattung gemacht werden. Den Angaben über das 
tatsächliche Zusammenwirken in der Gemeinde kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Unter Berücksichti-
gung der örtlichen Gegebenheiten bedarf es dazu ggf. auch verbindlicher Regelungen, um Informationen sicher-
zustellen. Zu berücksichtigen ist, dass der gemeindliche Lagebericht kein Marketinginstrument darstellt. 
 
 
4. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) 
 
Bei der Erstellung des Lageberichtes hat die Gemeinde auch die Kriterien zu beachten, die - aufbauend auf den 
für jede Informationsvermittlung geltenden Bedingungen - spezifizierte Anforderungen an den Lagebericht stellen. 
Sie werden als Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) bezeichnet (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Grundsatz  
der Richtigkeit 

 
Der Grundsatz verlangt eine der Realität entsprechende Darstel-
lung der Angaben im Lagebericht, also eine Darstellung unter 
objektiver Betrachtung und Willkürfreiheit. Die Informationen müs-
sen auch verlässlich und nachvollziehbar sein. 
 

Grundsatz  
der Vollständigkeit 

 
Der Grundsatz bedeutet, dass umfassend die wirtschaftliche Lage 
der Gemeinde, untergliedert in die Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzlage, darzustellen ist und dazu alle erreichbaren 
Informationsquellen ausgeschöpft werden müssen. 
 

Grundsatz  
der Klarheit 

 
Dem Grundsatz soll durch verständliche und übersichtliche Infor-
mationen Rechnung getragen werden. Dazu gehört, dass die 
Gemeinde bei der Darstellung im Lagebericht auf die Allgemein-
verständlichkeit zu achten hat, aber auch darauf, dass sein Inhalt 
für den Leser nachvollziehbar wird. Dem Lagebericht muss der 
Leser entnehmen können, auf welche Tatsachen sich die Analy-
sen und Schlussforderungen für die Haushaltswirtschaft und die 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 
stützen. Dabei muss die notwendige Übersichtlichkeit gewährleis-
tet werden. 
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Grundsatz  
der Informationsabstufung 

 
Durch den Grundsatz muss der Umfang der möglichen Informati-
on gegenüber dem Leser beachtet werden, sodass abhängig von 
der Vielzahl der örtlichen Aufgaben zu berichten ist, d. h. Gemein-
den mit einem umfangreichen Aufgabenkatalog müssen mehr 
Informationen bieten als Gemeinden mit einem kleineren Aufga-
benkatalog. 
 

Grundsatz  
der Vergleichbarkeit 

 
Dem Grundsatz wird nachgekommen, wenn die Auswahlkriterien 
für die in den Lagebericht aufzunehmenden Informationen sowie 
die Darstellungsform grundsätzlich auch in den folgenden Haus-
haltsjahren beibehalten worden sind. 
 

Grundsatz 
der Ausgewogenheit 

 
Nach dem Grundsatz ist über die Chancen und Risiken für die 
künftige Entwicklung der Gemeinde gleichermaßen und ausgewo-
gen zu berichten. Im Zusammenhang mit dem Grundsatz der 
Vorsicht soll die wirtschaftliche Lage der Gemeinde nicht zu pes-
simistisch dargestellt werden. Auch gebietet dieser Grundsatz, die 
gemeindliche Situation nicht zu optimistisch darzustellen. 
 

Grundsatz  
der Wesentlichkeit 

 
Der Lagebericht muss alle bedeutenden Informationen enthalten. 
Das Weglassen von Informationen darf nicht zu einem falschen 
Bild und falschen Entscheidungen führen.      
 

Grundsatz  
der Wirtschaftlichkeit 

 
Die Angaben müssen in einem vertretbaren Maße und Umfang 
möglich und angemessen sein. 
  

 
Grundsatz 

der Vorsicht 
 

 
Vorbeugung und Vermeidung einer zu optimistischen Darstellung 
 

 
Grundsatz 

der Verantwortlichkeit 
 

Die Angaben müssen aus Sicht der Verantwortlichen dargestellt 
und vermittelt werden. 

Abbildung 619 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung“ 
 
 
5. Die Beifügung des Lageberichtes zum Jahresabschluss 
 
Dem gemeindlichen Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen (vgl. § 95 Absatz 1 GO NRW). Diese aus-
drückliche Vorgabe bedeutet, dass der gemeindliche Lagebericht zu den Jahresabschlussunterlagen der Ge-
meinde zu zählen ist. Er stellt auch einen Prüfungsgegenstand in der Jahresabschlussprüfung dar (vgl. § 101 
Absatz 6 i.V.m. § 103 Absatz 1 Nummer 1 GO NRW). Der Lagebericht der Gemeinde ist dabei auch unter dem 
Gesichtspunkt der Übereinstimmung mit dem Jahresabschluss zu bewerten. Die Vorgabe über die Beifügung des 
gemeindlichen Lageberichtes zum Jahresabschluss der Gemeinde bedeutet aber auch, dass der Lagebericht im 
Zusammenhang mit der Bekanntmachung des gemeindlichen Jahresabschlusses in entsprechender Weise durch 
die Gemeinde zur Einsichtnahme verfügbar zu halten ist. 
 
 
6. Der Lagebericht und die Aufsicht 
 
Der gemeindliche Lagebericht ist dem gemeindlichen Jahresabschluss beizufügen und geht daher auch der Auf-
sichtsbehörde der Gemeinde im Rahmen der Anzeige des Jahresabschlusses zu (vgl. § 96 GO NRW). In diesem 
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Zusammenhang stellt der Lagebericht keinen Rechenschaftsbericht der Gemeinde dar, noch dient er der Nach-
weisführung über die Ordnungsmäßigkeit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gegenüber der Aufsichtsbehör-
de. Der Lagebericht enthält zwar Aussagen und Bewertungen über die gemeindliche Haushaltswirtschaft, er 
muss jedoch nicht ausdrücklich über die Einhaltung der haushaltsrechtlichen Regelungen informieren bzw. dazu 
besondere Einzelheiten aufzeigen.  
 
Bei einem Haushaltssicherungskonzept kann für die Gemeinde auch eine Berichterstattung über das Haushalts-
jahr gegenüber der Aufsichtsbehörde bestehen. Ein solcher „Rechenschaftsbericht“ kann dabei nicht durch den 
Lagebericht ersetzt werden. Vielmehr dient eine solche Berichtspflicht anderen Zwecken und der zu fertigende 
Bericht muss darauf ausgerichtete Angaben und Erläuterungen enthalten, z. B. über die ausreichende Umset-
zung von Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und das voraussichtliche Erreichen des Haushaltsaus-
gleichs. Der Aufsicht gegenüber müssen haushaltswirtschaftliche Auskünfte gegeben werden, aufgrund derer 
diese über sachgerechte Konsequenzen entscheiden und ein weiteres Vorgehen mit der Gemeinde abstimmen 
kann. Der Lagebericht dient dagegen anderen Zwecken. 
 
 
7. Der Lagebericht als „Gesamtlagebericht“ 
 
Der gemeindliche Lagebericht, der dem Jahresabschluss der Gemeinde beizufügen ist, soll einen Überblick über 
die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gibt und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Er ergänzt den gemeindlichen Jah-
resabschluss und muss aus Sicht der Gemeindeführung (Bürgermeister, Kämmerer, Verwaltungsvorstand) eine 
Bewertung und Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde enthalten. Es ist daher die Aufgabe der Ge-
meindeführung, in diesem Werk die aus ihrer Sicht und Einschätzung notwendigen und ergänzenden Informatio-
nen zum gemeindlichen Jahresabschluss zu geben.  
 
Ein ordnungsmäßiger Lagebericht enthält daher nicht nur einen Rückblick auf das Haushaltsjahr, sondern be-
nennt auch die Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Gemeinde. Ein solcher besonderer Vorgang ist der 
Verzicht der Gemeinde auf die Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses. Die Vorschrift des § 116 
GO NRW enthält zwar keine gesonderte Ausnahmeregelung, die es ermöglicht, dass eine Gemeinde generell von 
der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses befreit ist. In Einzelfällen kann aber ein Verzicht auf die 
Aufstellung des Gesamtabschlusses dadurch möglich werden, dass keiner der gemeindlichen Betriebe voll zu 
konsolidieren ist. In diesen Fällen besteht kein Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der gemeindlichen Verwaltung 
und mindestens einem der Betriebe der Gemeinde.  
 
Das Bestehen eines Mutter-Tochter-Verhältnis ist aber die wichtigste Voraussetzung, damit für die Gemeinde die 
Pflicht zur Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschluss entsteht. Die Aufstellungspflicht entsteht jedoch 
nicht alleine dadurch, dass die betreffende Gemeinde über Betriebe verfügt, die nach der Equity-Methode zu 
konsolidieren wären. Ein entsprechendes Beteiligungsverhältnis zwischen der Verwaltung der Gemeinde und 
einem ihrer Betriebe ersetzt daher auch nicht nicht das notwendige Mutter-Tochter-Verhältnis für die Durchfüh-
rung der Vollkonsolidierung her. Zu jedem Abschlussstichtag ist von der Gemeinde jedoch erneut zu prüfen, ob 
ein Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der Verwaltung der Gemeinde und einem ihrer Betriebe besteht.  
 
In einem solchen Verzichtsfall entsteht eine besondere Unterrichtungspflicht gegenüber dem Rat, denn dieser soll 
regelmäßig für jedes Haushaltsjahr den für den Abschlussstichtag 31. Dezember aufzustellenden gemeindlichen 
Gesamtabschluss bestätigen. Durch einen Verzicht wird der Rat von seiner Aufgabe der Bestätigung des Ge-
samtabschlusses befreit. Er muss darüber aber sachgerecht informiert werden. Es bleibt zudem die grundsätzli-
che Prüfungspflicht nach § 116 i.V.m. § 101 GO NRW bestehen, die sich dann darauf erstreckt, ob örtlich die 
Voraussetzungen für einen Verzicht auf die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses zutreffend vorlie-
gen. In den Verzichtsfällen sollte der Lagebericht zum gemeindlichen Jahresabschluss in einen „Gesamtlagebe-
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richt“ erweitert werden, denn dem Jahresabschluss ist dann auch der Beteiligungsbericht der Gemeinde beizufü-
gen (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW). 
 
In diesen Fällen besteht, vergleichbar der Unterrichtspflicht gegenüber dem Rat, auch eine Informationspflicht 
gegenüber der Öffentlichkeit, denn auch diese Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft müssen einen 
Überblick über die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde erhalten. Im gemeindlichen Lagebericht als „Ge-
samtlagebericht“ ist deshalb über alle Tatsachen und Sachverhalte zu berichten, die für die Gesamtbeurteilung 
der Gemeinde erforderlich sind. Er muss deshalb einen Überblick über den Geschäftsablauf des vergangenen 
Haushaltsjahres geben, die wichtigsten Ergebnisse des Gesamtabschlusses sowie die wirtschaftliche Gesamtla-
ge der Gemeinde in ihren tatsächlichen Verhältnissen darstellen.  
 
Der gemeindliche Lagebericht soll aber auch eine Analyse der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der ge-
meindlichen Betriebe und der wirtschaftlichen Gesamtlage enthalten sowie die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen wirtschaftlichen Gesamtentwicklung der Gemeinde aufzeigen. Ihm kommt somit eine umfassende und viel-
fältige Informationsfunktion für die Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses zu, weil wegen des Ver-
zichts auf den gemeindlichen Gesamtabschluss kein Gesamtlagebericht als Informationsinstrument entsteht.  
 
 
8. Das Risikofrüherkennungssystem 
 
8.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Jede Gemeinde muss prüfen, ob sie ein Risikofrüherkennungssystem einrichtet, wie es für Eigenbetriebe vorge-
schrieben ist (vgl. § 10 Absatz 1 EigVO NRW), denn im Lagebericht soll auch über die Risiken, die die wirt-
schaftliche Lage der Gemeinde erheblich beeinflussen können, berichtet werden. Zur Risikofrüherkennung ge-
hören insbesondere die Risikoidentifikation und die Risikobewertung, die Maßnahmen der Risikobewältigung 
einschließlich der Risikokommunikation, die Risikoüberwachung bzw. die Risikofortschreibung und die Doku-
mentation (Risikomanagement).  
 
In diesem Zusammenhang sind eine ständige Beobachtung möglicher Risikoquellen und ihre Veränderungen 
unerlässlich, z. B. der Geld- und Kreditmarkt, die Energiemärkte. Aber auch die Entwicklungen im Steuerecht, 
europäische Entwicklungen sowie Veränderungen im allgemeinen Geschäftsverkehr können einen Anlass für 
Risiken und Chancen der Gemeinde bieten. Vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde verpflichtet ist, ihre Leis-
tungsfähigkeit zu erhalten und ihre stetige Aufgabenerfüllung zu sichern, ist ein Überwachungssystem, das es 
ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen für die Gemeinde frühzeitig zu erkennen, hilfreich.  
 
Ein gemeindliches Überwachungssystem muss dabei ermöglichen, dass mithilfe der eingerichteten Systeme 
und Prozesse alle für die Gemeinde wesentlichen Risiken möglichst frühzeitig und vollständig erkannt werden 
können, so dass eine Beurteilung bezogen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft und die Ziele der Gemein-
de zutreffend vorgenommen werden kann. Die Einrichtung und Funktionsfähigkeit eines Risikofrüherkennungs-
systems sollte auch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung zum Prüfungsgegenstand gemacht werden. 
  
 
8.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR) 
 
Die Ziele und Zwecke sowie die Fragen der Einrichtung und Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems 
in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten der Gemeinde machen es sachlich erforderlich, die Grundsät-
ze, die sich für die Risikoüberwachung entwickelt haben, von Anfang an auch im gemeindlichen Bereich anzu-
wenden. Die besonderen Grundsätze füllen die Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung eines Risikoüber-
wachungssystems weiter aus. Solche allgemeinen Grundsätze lassen zu, dass sich aus den örtlichen Beson-
derheiten der Gemeinden heraus noch zusätzliche, aber durchaus auch unterschiedliche Anforderungen an ein 
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Risikofrüherkennungssystem ergeben können. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR) 
werden dabei in allgemeine und besondere Grundsätze untergliedert (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR) 

 
 

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

Grundsatz  
der Gesetzmäßigkeit 

 
Der Grundsatz, der die Forderung nach der Kenntnis, 
Beachtung und entsprechender Überwachung aller 
gesetzlichen und rechtlichen Regelungen umfasst. 
 

Grundsatz  
der  Ordnungsmäßigkeit  

und Systematik 

 
Der Grundsatz, der verlangt, dass das Risikoüberwa-
chungssystem klar und übersichtlich ist sowie eine Ord-
nung bzw. eine Struktur besitzen muss, damit der Ent-
stehungsbereich von Risiken eindeutig erkennbar wird. 
 

Grundsatz  
der Wirtschaftlichkeit 

 
Der Grundsatz, damit die gewählten Maßnahmen die 
beste Alternative für die Gemeinde darstellen und Chan-
cen und Risiken angemessen gegeneinander abgewo-
gen werden.  
 

 
BESONDERE GRUNDSÄTZE DER GOR 

Grundsatz  
der Risikostrategiebestimmung 

 
Der Grundsatz, der Vorgaben verlangt, wie in der Ge-
meinde mit Risiken umzugehen ist, z. B. welche Risiken 
eingegangen werden können, in welchem Verhältnis 
Chancen und Risiken zueinanderstehen sollen. 
 

Grundsatz  
der Einrichtung 

einer Organisationsstruktur 

 
Der Grundsatz, der verlangt, Strukturen und Systeme zu 
schaffen, anhand dessen sich die einzelnen Risikostra-
tegievorgaben umsetzen und ggf. neu ausrichten lassen. 
 

Grundsatz  
der vollständigen  
Risikoermittlung 

 
Der Grundsatz, nach dem das Risikoüberwachungs-
sytem so auszugestalten ist, dass möglichst alle Risiken 
aus sämtlichen Aufgabenbereichen der Gemeinde er-
fasst werden. 
 

Grundsatz  
der vorsichtigen  
Risikobewertung 

 
Der Grundsatz, der eine systematische Aufarbeitung der 
Grundlagendaten verlangt, sodass ihre Relevanz für die 
Risiken und Chancen der Gemeinde erkennbar wird. 
 

Grundsatz  
der Wesentlichkeit 

 
Der Grundsatz, der verlangt, die Informationen aus den 
gesammelten und bewerteten Daten auf den wesentli-
chen Kern hinsichtlich der ermittelten Risiken zu be-
schränken und eine Überfrachtung zu vermeiden. 
 

Grundsatz  
der Kommunikation 

 
Der Grundsatz, der verlangt, gemeindeintern die Vo-
raussetzungen dafür zu schaffen, dass risikobehaftete 
Sachverhalte zeitnah der Verwaltungsführung zur 
Kenntnis gelangen, ggf. je nach Risikosachverhalt eine 
Abstufung nach sachlichen Risikoklassen zuzulassen.  
 

Grundsatz  
der Dokumentation 

 
Der Grundsatz, der verlangt, dass sämtliche ergriffenen 
Maßnahmen in Schriftform niedergelegt oder in der 
Datenverarbeitung dokumentativ erfasst werden, um die 
Einhaltung von Überwachungsmaßnahmen zu gewähr-
leisten bzw. sicherzustellen und einer Nachweispflicht zu 
genügen. 
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR) 

 

 
 
 

Grundsatz  
der Stetigkeit 

 
 
Der Grundsatz, der eine Stetigkeit der Methoden zur 
Ermittlung risikorelevanter Sachverhalte verlangt, um 
einen Vergleich in einer Zeitreihe zu ermöglichen, so-
dass Abweichungen im Zeitablauf und die hierfür maß-
geblichen Erwägungen erkennbar und nachvollziehbar 
werden. 
 

Abbildung 620 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung“ 
 
 
8.3 Die Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems 
 
8.3.1 Allgemeine Inhalte 
 
Die Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten der Ge-
meinde, z. B. von der Gemeindegröße, der Organisation der Verwaltung, der haushaltswirtschaftlichen Lage. 
Daraus können sich unterschiedliche Anforderungen an ein solches System ergeben, in dem alle Aufgabenbe-
reiche zu berücksichtigen sind. Es sind keine konkreten landesweiten Systemvorgaben sachgerecht, denn die 
Beantwortung der Frage nach dem Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Risikos hängt von der Risikoakzeptanz 
in der einzelnen Gemeinde ab. Für die Wirksamkeit und den Erfolg eines Risikofrüherkennungssystems ist da-
her die in der Gemeinde vorhandene Risikokultur und Risikopolitik sowie das vorhandene Risikobewusstsein 
von wesentlicher Bedeutung.  
 
Die Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems muss unter der Abwägung von Vor- und Nachteilen 
sowie den Besonderheiten der Gemeinde nachvollziehbar gemacht werden. Ein von der Gemeinde eingerichte-
tes Risikofrüherkennungssystem kann in weiteren Entwicklungsschritten in ein „konzernweites“ gemeindliches 
Risikofrüherkennungssystem überführt werden. Die daneben ggf. bestehenden Verpflichtungen der Unterneh-
men und Einrichtungen der Gemeinde, jeweils auch ein eigenes Risikofrüherkennungssystem einzurichten, 
bleiben dabei unberührt (vgl. § 10 Absatz 1 EigVO NRW). Das Risikofrüherkennungssystem muss zudem aus-
reichend dokumentiert werden.  
 
 
8.3.2 Besondere Sachverhalte 
 
Die Ausgestaltung eines gemeindlichen Risikofrüherkennungssystems sollte sich an der Art und dem Umfang 
sowie der Struktur der von der Gemeinde übernommenen Risiken, aber auch an der örtlichen Risikosteuerung 
orientieren. So gilt es u.a., die mit dem Risikofrüherkennungssystem verbundenen Aufgaben klar zu definieren 
und gegeneinander abzugrenzen, die Verantwortlichkeiten innerhalb der gemeindlichen Verwaltung im Einzel-
nen festzulegen und das eingerichtete System einer regelmäßigen Überwachung zu unterziehen. Es sollte zu-
dem sichergestellt werden, dass geeignete Verfahren benutzt werden, um wesentliche Risiken frühzeitig zu 
erkennen und zeitnahe Anpassungen möglich sein, wenn sich externe und/oder interne Rahmenbedingungen 
verändert haben. Die vorzunehmende Risikobewertung durch die Gemeinde sollte mit den zugrunde gelegten 
Annahmen und Daten sowie den daraus gezogenen Schlussfolgerungen ausreichend dokumentiert werden.  
 
Das gemeindliche Risikofrüherkennungssystem ist zudem auch ein Gegenstand der Jahresabschlussprüfung, 
bei der es zu beurteilen gilt, ob das eingerichtete System und dessen Umsetzung mit dem Umfang, der Art und 
der Komplexität der von der Gemeinde eingegangenen Risiken in Einklang steht und angemessen ist. Dazuge-
hört auch die interne Berichterstattung im Rahmen des örtlichen Risikomanagements sowie dessen Überwa-
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chung. Der Abschlussprüfer soll daher im Prüfungsbericht zum gemeindlichen Jahresabschluss auch auf die 
wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung des gemeindlichen Risikofrüherkennungssystems eingehen. 
 
 
9. Der Geschäftsbericht der Gemeinde 
 
Der Gemeinde bleibt es der eigenen Entscheidung überlassen, ob sie zusätzlich zum Lagebericht im Rahmen der 
Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses einen eigenständigen Geschäftsbericht unter konkreter Einbe-
ziehung der fachlichen Aufgaben ihrer örtlichen Aufgabenerfüllung (Geschäftsbild) erstellt. In der Praxis wird in 
einem solchen Geschäftsbericht über die adressatenbezogene Geschäftstätigkeit der Gemeinde im Haushaltsjahr 
hinaus informiert. Ausgehend von der leistungsbezogenen Erledigung der vielfachen gemeindlichen Aufgaben, z. 
B. Aufgaben der Daseinsvorsorge, werden damit über die gemeindliche Arbeitsweise, die Ergebnisse und Wir-
kungen sowie die langfristige Strategie zukunftsbezogen informiert.  
 
Das gemeindliche Haushaltsjahr stellt dabei einen zeitlichen Ausgangspunkt und Bezugsrahmen und der ge-
meindliche Jahresabschluss eine ergebnisorientierte Basis für diesen Geschäftsbericht dar. Ein solcher gemeind-
licher Geschäftsbericht stellt deshalb das spezielle fachbezogene Handeln der Gemeinde nicht nur unter den 
Gesichtspunkten der haushaltswirtschaftlichen Rechnungslegung, sondern insbesondere unter den Gesichts-
punkten der bedarfsgerechten und leistungsorientierten gemeindlichen Aufgabenerfüllung sowie der Generatio-
nengerechtigkeit dar. In die Darstellungen und Erläuterungen werden oftmals auch ökologische Gesichtspunkte 
und Auswirkungen einbezogen.  
 
Ein Geschäftsbericht sollte daher relevante Angaben über die aktuelle gemeindliche Geschäftstätigkeit und Ge-
schäftsführung aus Sicht des gemeindlichen Verwaltungsvorstands (vgl. § 70 GO NRW), ggf. auch gesondert aus 
Sicht des Bürgermeisters, enthalten. Ebenso können Ausführungen aus Sicht des Rates der Gemeinde im Ge-
schäftsbericht enthalten sein. Derartige bewertende Ausführungen sollten dabei in einen Gesamtzusammenhang 
mit der gemeindlichen Aufgabenerfüllung gestellt werden. In diesem Sinne ist es regelmäßig nicht sinnvoll und 
nicht sachgerecht, in einem solchen Bericht bedeutende gemeindliche Vorgänge zu zerteilen, weil der Geschäfts-
bericht üblicherweise in unterschiedliche Berichtsteile gegliedert wird, die jeweils für sich nur eine Hauptaussage 
machen, z. B. über die Finanzauswirkungen oder über die Nachhaltigkeit. Die Gemeinde sollte deshalb in einem 
Geschäftsbericht eine ausschließlich auf die Adressaten ausgerichtete Informationspolitik betreiben.  
 
Für den gemeindlichen Geschäftsbericht bietet sich deshalb eine Berichterstattung an, bei der eine Verbindung 
zwischen fachbezogenen Informationen und der gemeindlichen Haushaltswirtschaft aufgebaut wird bzw. besteht. 
Dieser Bedarf besteht insbesondere dann, wenn bisher viele fachliche Berichtsteile bestehen, die alle auf „identi-
schen“ haushaltswirtschaftlichen Daten der Gemeinde aufbauen und diese Sachlage dann auch noch durch die 
Darstellung solcher Grunddaten in den Berichtsteilen auffällig wird. Solche „Doppelangaben“ lassen sich mit dem 
Prüfblick vermeiden, dass die wichtigen wirtschaftlichen Leistungs- und Finanzdaten der Gemeinde mit den sons-
tigen Daten aus der gemeindlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit auf ein adressatenbezogenes Informa-
tionsinteresse auszurichten sind.  
 
Dem Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft wird unmittelbar ein Gesamtbild über die Gemeinde 
bereitgestellt und es werden Wiederholungen möglichst vermieden. Die inhaltliche und grafische Gestaltung des 
gemeindlichen Geschäftsberichtes obliegt der Gemeinde in eigener Verantwortung. Dabei kann auch ein Bezug 
zu den im Internet zur Verfügung gestellten Informationen sowie zur Veröffentlichung des gemeindlichen Jahres-
abschlusses hergestellt werden. Die Gestaltung eines solchen Geschäftsberichtes wird daher vielfach unter Be-
rücksichtigung der produktorientierten Aufgabenerledigung der Gemeinde vorgenommen. Sie muss sich aber 
gleichwohl vom gemeindlichen Lagebericht abheben und die Daten des Anhangs im Jahresabschluss in andere 
Zusammenhänge stellen. In diesem Rahmen der Selbstdarstellung der Gemeinde dürfte es sinnvoll und sachge-
recht sein, dass von der Gemeinde nicht nur statistische Daten in ihrem Geschäftsbericht präsentiert werden.  
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II.  Erläuterungen im Einzelnen 
 
1.  Zu Satz 1 (Aufgabe des Lageberichts) 
 
1.1 Allgemeine Zwecke 
 
Nach der Vorschrift ist der gemeindliche Lagebericht so zu fassen, dass dadurch ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. 
Es gilt daher, ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde abzugeben. Die Informationen im 
gemeindlichen Lagebericht sollen dabei jedoch nicht objektiviert werden, wie es i.d.R. für den Anhang vorge-
nommen wird. Im gemeindlichen Lagebericht sollen vielmehr die bedeutenden und wesentlichen Informationen 
über die Ergebnisse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde 
sowie ihre wirtschaftliche Entwicklung aus der Sichtweise und Einschätzung der Gemeindeführung (Bürgermeis-
ter, Kämmerer, Verwaltungsvorstand) gegeben werden.  
 
Diese Zwecksetzung des gemeindlichen Lageberichtes ist insbesondere deshalb erforderlich, weil der gemeindli-
che Lagebericht ein eigenständiges und den Jahresabschluss der Gemeinde ergänzendes Werk darstellt. Daher 
wird der Gemeindeführung mit dem Lagebericht die Möglichkeit eingeräumt, eine Beurteilung der wirtschaftlichen 
Lage aus ihrer Sicht vorzunehmen. Seiner Aufgabe kann der gemeindliche Lagebericht somit nur gerecht werden, 
wenn er einerseits keinen Rechenschaftsbericht der Gemeinde über das abgelaufene Haushaltsjahr darstellt, 
andererseits aber eine Prognose über die Chancen und Risiken der Gemeinde bezogen auf ihre weitere wirt-
schaftliche Entwicklung enthält.  
 
Dem Grundsatz der Vergleichbarkeit wird z. B. dadurch nachgekommen, dass die Auswahlkriterien für die in den 
Lagebericht aufzunehmenden Informationen sowie die Darstellungsform grundsätzlich auch in den folgenden 
Haushaltsjahren beibehalten wird. Außerdem ist bei der Aufstellung des gemeindlichen Lageberichtes zu beach-
ten, dass den Informationsbedürfnissen der Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses in ausreichendem 
Maße Rechnung getragen wird. In welchem Umfang und in welcher Reihenfolge die Gemeinde in ihrem Lagebe-
richt auf die einzelnen in der Vorschrift benannten Tatbestände eingeht, hat sie eigenverantwortlich unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) zu entscheiden.  
 
 
1.2 Die Informationsbedürfnisse von Rat und Bürgern  
 
Mit dem gemeindlichen Lagebericht ist den Informationsbedürfnissen des Rates und der Bürgerinnen und Bürger 
sowie der Aufsichtsbehörde in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen. Die Bürgerinnen und Bürger sind ei-
nerseits Adressaten des gemeindlichen Handelns und sollen andererseits die Arbeit von Rat und Verwaltung der 
Gemeinde unterstützen. Daher besteht ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an Informationen über die 
wirtschaftliche Lage der Gemeinde als auch über die jeweils aktuelle Haushaltsplanung. Die Verantwortlichen der 
Gemeinde haben deshalb im gemeindlichen Lagebericht über alle haushaltswirtschaftlichen Tatsachen und 
Sachverhalte zu berichten, die für die Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde erforderlich 
sind (ausreichende Informationsvermittlung).  
 
In Einzelfällen kann dabei eine Abwägung notwendig werden, wenn Verschwiegenheitspflichten bestehen oder 
erhebliche nachteilige Auswirkungen für die Gemeinde zu erwarten sind. Jedoch ist in diesem Zusammenhang zu 
beachten, dass die Gemeinde in ihrer Haushaltswirtschaft öffentlich-rechtlich handelt und dazu nicht nur ein ge-
setzlich verankertes Informationsrecht des Rates und der Bürger, sondern auch der Einwohner und Abgabepflich-
tigen der Gemeinde besteht.  
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2.  Zu Satz 2 (Darstellung der wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses) 
 
Im gemeindlichen Lagebericht ist nach der Vorschrift ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresab-
schlusses der Gemeinde sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Dazu 
muss abgewogen werden, welche Ergebnisse im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses bereits heraus-
gehoben wurden, z. B. im Anhang nach § 44 GemHVO, und wie über diese und/oder weitere wichtige Ergebnisse 
des Jahresabschlusses nunmehr aus der Sichtweise und Einschätzung der Gemeindeführung informiert wird.  
 
Zu der Darstellung der wichtigen Ergebnisse des gemeindlichen Jahresabschlusses im Lagebericht dürften erläu-
ternde Angaben zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde haben. Dazu gehören An-
gaben zu Ereignissen und Entwicklungen, die für die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im abge-
laufenen Haushaltsjahr ursächlich waren und die deswegen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der Ge-
meinde hatten. Für eine solche Darstellung bietet sich auch die Verwendung von Kennzahlen an. Durch die Vor-
schrift ist bereits der Grundsatz der Wesentlichkeit berücksichtigt, denn es soll im gemeindlichen Lagebericht nur 
eine Darstellung der wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses erfolgen.  
 
Einerseits muss der Lagebericht nicht alle Jahresabschlussergebnisse enthalten, andererseits ist die Gemeinde-
führung verpflichtet, die von ihr vorgesehenen Themen und Sachverhalte unter Berücksichtigung ihrer Bedeutung 
sowie der Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses auszuwählen. Die Gemeinde muss dabei eigenver-
antwortlich unter Berücksichtigung ihrer örtlichen Verhältnisse prüfen, abwägen und entscheiden, welche Ergeb-
nisse ihres Jahresabschlusses besonders hervorgehoben werden. Dabei reicht jedoch allein die Angabe des 
Ergebnisses nicht aus, denn auch die Auswirkungen daraus auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft sowie die 
Entwicklung der Gemeinde sind aufzuzeigen. Die Gemeinde hat dabei dafür Sorge zu tragen, dass für die Adres-
saten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nicht eine nicht zu bewältigende Informationsflut entsteht. 
 
 
3.  Zu Satz 3 (Bericht über bedeutende Vorgänge) 
 
3.1 Die Berichtspflicht über bedeutende Vorgänge im Haushaltsjahr 
 
Nach der Vorschrift ist im gemeindlichen Lagebericht über Vorgänge der Gemeinde von besonderer Bedeutung 
für die gemeindliche Haushaltswirtschaft zu berichten. Diese Vorgabe erfordert wie bei der Darstellung der wichti-
gen Ergebnisse des Jahresabschlusses (vgl. Regelung in Satz 2 der Vorschrift), eine Abwägung der Gemeinde-
führung, welche Vorgänge von besonderer Bedeutung für die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind, und wie und 
in welchem Umfang aus ihrer Sichtweise und Einschätzung darüber informiert werden soll.  
 
Als solche Vorgänge können insbesondere im abgelaufenen Haushaltsjahr entstandene oder sich auswirkende 
örtliche Gegebenheiten angesehen werden, die nicht finanziellem Anlass entstanden sind, sondern aus der ge-
meindlichen Aufgabenerfüllung heraus. Über solche leistungsbezogene Indizien sollte auch im gemeindlichen 
Lagebericht informiert werden, wenn sie sich in bedeutender Form auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft aus-
gewirkt haben. Die Informationen darüber sind für das Verständnis der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde zum 
Abschlussstichtag sinnvoll und sachgerecht.  
 
 
3.2 Die Berichtspflicht über bedeutende Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres 
 
3.2.1 Der Begriff „bedeutende Vorgänge“ 
 
Die Berichterstattung im Lagebericht soll auch Vorgänge und Ereignisse bei der Gemeinde nach Ablauf des 
Haushaltsjahres umfassen, die jedoch aufgrund des Stichtagsprinzips und unter Berücksichtigung des Wertauf-
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hellungsprinzips nicht in den gemeindlichen Jahresabschluss einbezogen werden. Nachfolgend werden einige 
Beispiele für solche Ereignisse aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Bedeutende Vorgänge nach dem Abschlussstichtag 

 
 
- Wesentliche Wertminderungen von Vermögensgegenständen, die durch besondere Ereignisse 

im Folgejahr des abgelaufenen Haushaltsjahres entstehen. 
 
 
- Neue Leistungen aufgrund einzelner Beschlüsse des Rates der Gemeinde oder erhebliche 

Erhöhungen von Leistungen zugunsten Dritter. 
 
 
- Neue Leistungen aufgrund einzelner Beschlüsse des Rates der Gemeinde oder erhebliche 

Erhöhungen von Leistungen zugunsten Dritter. 
 
 
- Die Aufgabe eines gemeindlichen Geschäftsfeldes oder eines Betriebes, auch die Bildung eines 

neues Geschäftsfeldes. 
 
 
- Ein möglicher Ausfall von Leistungen Dritter, z. B. Gewerbesteuerzahlungen oder erhebliche 

Veränderungen im Rahmen des gemeindlichen Finanzausgleichs. 
 
 
- Das Eingehen neuer bedeutender Verpflichtungen, z. B. Bürgschaften für Betriebe. 
 
 
- Neue gerichtliche Verfahren von wesentlicher Bedeutung. 
 

Abbildung 621 „Bedeutende Vorgänge nach dem Abschlussstichtag“ 
 
 
3.2.2 Zu berücksichtigende Vorgänge 
 
Im gemeindlichen Lagebericht ist nach der Vorschrift auch über bedeutende Vorgänge und Ereignisse zu berich-
ten, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und Auswirkungen auf die Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde haben können (Nachtragsbericht). Im gemeindlichen Lagebericht sollen 
deshalb z. B. wesentliche Informationen enthalten sein, wenn sich die Rahmenbedingungen für die Verwaltungs-
tätigkeit der Gemeinde im laufenden oder in weiteren Haushaltsjahren als Folgejahr des abgeschlossenen Haus-
haltsjahres voraussichtlich ändern werden. Diese Gegebenheiten könnten ggf. zu einer anderen Darstellung der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und/oder der Entwicklung der wirtschaftlichen 
Lage der Gemeinde führen.  
 
Die ausdrückliche Berichtspflicht der Gemeinde steht grundsätzlich in einem unmittelbaren Zusammenhang mit 
der Informationsgewinnung im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jah-
resabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr (31. März des Folgejahres), auch wenn dafür keine besondere 
Zeitvorgabe besteht. Es ist allgemein vertretbar, die Berichtspflichten der Verantwortlichen im Lagebericht mit der 
tatsächlichen Fertigstellung des Entwurfs des gemeindlichen Jahresabschlusses enden zu lassen. Sie sollten 
grundsätzlich nicht von der örtlichen Vorgehensweise oder vom Zeitablauf bei der Aufstellung des gemeindlichen 
Jahresabschlusses abhängig sein. 
 
Diese Annahme schließt aber eine Berichterstattung für bedeutende Vorgänge nach diesem Zeitpunkt nicht 
grundsätzlich aus. Wenn im Einzelfall örtliche Erfordernisse oder ein Bedarf für eine Aufnahme in den gemeindli-
chen Lagebericht bestehen oder sich Erkenntnisse aus der Prüfung des Lageberichts ergeben, sollten in den 
Lagebericht weitere wesentliche Informationen aufgenommen werden. Die Entscheidung sollte dabei nicht vom 
Ende der gesetzlichen Aufstellungsfrist abhängig sein. Der Abschlussprüfer muss anhand seiner gewonnenen 
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Erkenntnisse nicht nur die Berichterstattung im Lagebericht beurteilen, sondern auch weitere Ereignisse bei der 
Gemeinde nach dem Abschlussstichtag berücksichtigen, wenn diese von Bedeutung für die gemeindliche Haus-
haltswirtschaft und die Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde sind. 
 
 
3.2.3 Nicht zu berücksichtigende Vorgänge 
 
Im gemeindlichen Lagebericht sollten auch bewertende Angaben zu Ereignissen nach dem Abschlussstichtag 
gemacht werden, die für die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde von Bedeutung sind, aber in ihrem 
Jahresabschluss für das abgelaufene Haushaltsjahr nicht zu berücksichtigen waren. Es sollte dabei die Art des 
Ereignisses, die Bedeutung für die Gemeinde und die geschätzten Auswirkungen auf die aktuelle und künftige 
gemeindliche Haushaltswirtschaft angegeben werden. Die Gemeinde hat bei solchen Ereignissen unter Berück-
sichtigung der örtlichen Verhältnisse abzuwägen, ob und über welche Ereignisse aufgrund ihrer Bedeutung für die 
gemeindliche Haushaltswirtschaft und des Informationsbedürfnisses der Adressaten der Haushaltswirtschaft im 
Lagebericht gesonderte Angaben gemacht werden. 
 
 
4.  Zu Satz 4 (Analyse der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage) 
 
4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Nach der Vorschrift hat der gemeindliche Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der 
gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie eine 
Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde (wirtschaftliche Lage) zu enthalten. 
Diese Vorgaben erfordern, dass im gemeindlichen Lagebericht auch gesonderte Angaben über die Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde als wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses enthalten 
sind, die eine Grundlage für die Analyse der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde bieten.  
 
In der Analyse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde sowie in der 
daran anschließenden Berichterstattung sollten auch die internen Leistungsbeziehungen berücksichtigt werden, 
soweit sie zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs von der Gemeinde erfasst werden (vgl. § 18 
GemHVO NRW). Es bleibt aber der Gemeinde überlassen, mit welchen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen sie 
bei der Analyse der Ergebnisse ihrer Haushaltswirtschaft arbeiten will, um ihre wirtschaftliche Lage zu beurteilen. 
Andererseits soll der Lagebericht auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft der Gemeinde 
enthalten. Dadurch kann aber auch er die Analyse erleichtern und offenlegen, ob ein nachhaltiges wirtschaftliches 
Handeln von der Gemeinde angestrebt wird.  
 
 
4.2 Der Einsatz von haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen 
 
Im Rahmen der Analyse der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde sollten auch geeig-
nete Kennzahlen eingesetzt und in eine Zeitreihe gestellt werden. Die Beurteilung kann durch die nachfolgenden 
genannten Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset unterstützt werden. Es kann abhängig von den örtlichen 
Verhältnissen sinnvoll und geboten sein, anlassbezogen weitere Kennzahlen in die Analyse einzubeziehen. Dazu 
bietet es sich an, die Beurteilung und entsprechend die Ausführungen im Lagebericht nach Analysebereichen zu 
gliedern, sodass z. B. Aussagen zur haushaltswirtschaftlichen Lage und zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Gemeinde gemacht werden können. Die nachfolgende Übersicht zeigt beispielhaft eine Zusam-
menfassung der Kennzahlen in einer Zeitreihe auf (vgl. Abbildung). 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 48 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2476 

 
Der Einsatz von Haushaltskennzahlen 

 
Haushaltswirt- 

schaftliche Kennzahl 
Messgrößen 
der Kennzahl 

Ist-Werte der Haushaltsjahre 
2009 2010 2011 2012 2013 

 
Aufwands- 

deckungsgrad  
 

(Ordentliche Erträge / ordentliche 
Aufwendungen) x 100 % % % % % 

 
Eigenkapital- 

quote 1 
 

(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 % % % % % 

 
Eigenkapital- 

quote 2 
 

(Eigenkapital + SOPO Zuwendungen 
u. Beiträge / Bilanzsumme) x 100 % % % % % 

 
Fehlbetrags- 

quote 
 

(Negatives Jahresergebnis /  allge-
meine Rücklage + Ausgleichsrückla-

ge) x -100 
% % % % % 

 
Infrastruktur- 

quote 
 

(Infrastrukturvermögen / Bilanzsum-
me) x 100 % % % % % 

 
Abschreibungs- 

intensität 
 

(Bilanzielle Abschreibungen (Ordent-
liche Aufwendungen) x 100 % % % % % 

 
Drittfinanzierungs- 

quote 
 

 
(Erträge aus SOPO / bilanzielle 

Abschreibungen) x 100 
% % % % % 

 
Investitions- 

quote 
 

Bruttoinvestitionen /Abgänge AV + 
bilanzielle Abschreibungen) x 100 % % % % % 

 
Anlagen- 

deckungsgrad 2 
 

(Eigenkapital + SOPO Zuwendungen 
u. Beträge + langfr. Fremdkapital / 

Anlagevermögen) x 100 
% % % % % 

 
Dynamischer 

Verschuldungsgrad 
 

(Effektivverschuldung / Saldo aus 
laufender Verwaltungstätigkeit  … … … … … 

 
Liquidität 
2. Grades 

 

(Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen 
/ kurzfr. Verbindlichkeiten) x 100 % % % % % 

 
Kurzfristige 

Verbindlichkeitsquote 
 

(Kurzfr. Verbindlichkeiten / Bilanz-
summe) x 100 % % % % % 

 
Zinslast- 

quote 
 

(Finanzaufwendungen / ordentliche 
Aufwendungen) x 100 % % % % % 

 
Netto- 

Steuerquote 
 

(Steuererträge netto / ordentlichen 
Erträgen) x 100 % % % % % 

 
Zuwendungs- 

quote 
 

(Erträge zu Zuwendungen / ordentli-
che Erträge) x 100 % % % % % 

 
Personal- 
intensität 

 

(Personalaufwendungen / ordentliche 
Aufwendungen) x 100 % % % % % 
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Der Einsatz von Haushaltskennzahlen 

 
Haushaltswirt- 

schaftliche Kennzahl 
Messgrößen 
der Kennzahl 

Ist-Werte der Haushaltsjahre 
2009 2010 2011 2012 2013 

 
Sach- und Dienst- 

leistungsquote 
 

(Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen / ordentliche Auf-

wendungen) x 100 
% % % % % 

 
Transferaufwands- 

quote 
 

(Transferaufwendungen / ordentliche 
Aufwendungen) x 100 % % % % % 

Abbildung 622 „Der Einsatz von haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen“ 
 
Die einzelnen Kennzahlen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft haben i.d.R. nur eine beschränkte Aussage-
kraft. Sie sind daher nicht nur jeweils für sich allein zu betrachten, sondern miteinander in Beziehung zu setzen. 
Die Kennzahlen sind gegenseitig abhängig und daher als einander ergänzend zu betrachten und systemgerecht 
anzuwenden. Zur Analyse der Haushaltswirtschaft mithilfe von Kennzahlen gehört daher, die Kennzahl in eine 
Beziehung zu möglichen Referenzwerten sowie in eine Zeitreihe zusetzen. 
 
 
5.  Zu Satz 5 (Analyse unter Einbeziehung produktorientierter Ziele und Leistungskennzahlen) 
 
In die Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde sollen auch die produktori-
entierten Ziele und Leistungskennzahlen einbezogen werden, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind. Sie sind dabei unter Bezugnahme auf die im Jahresab-
schluss enthaltenen Ergebnisse zu erläutern. Damit werden nicht finanzielle Leistungsindikatoren in der Analyse 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde berücksichtigt. Es bleibt 
dabei aber der Gemeinde eigenverantwortlich überlassen, ob und in welchem Umfang sie in diesem Zusammen-
hang auch über ihre Strategien informieren will.  
 
Im Rahmen der vorzunehmenden haushaltswirtschaftlichen Analyse kann auch ein Zusammenhang mit den Teil-
rechnungen im gemeindlichen Jahresabschluss, die nach Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten oder 
organisatorisch gegliedert sein können, hergestellt werden. Es kann dann ggf. auch produktbezogen über die 
Effektivität und Effizienz der Zielerreichung bei der Aufgabenerfüllung der Gemeinde berichtet werden. Dabei 
sollte auch über die damit zusammenhängenden örtlichen Gegebenheiten informiert werden, die wesentlichen 
Einfluss auf die aktuelle wirtschaftliche Lage der Gemeinde hatten.  
 
 
6.  Zu Satz 6 (Darstellung der Chancen und Risiken der Gemeinde) 
 
6.1 Die Inhalte des Prognoseberichtes 
 
Nach der Vorschrift ist im gemeindlichen Lagebericht insbesondere auf die Chancen und Risiken für die künftige 
haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Es wird bei dieser Vorgabe davon ausgegangen, 
dass die gemeindliche Haushaushaltswirtschaft insgesamt gesehen betrachtet und eine ganzheitliche Analyse 
vorgenommen wird. Eine Beschränkung der Analyse auf finanzwirtschaftliche Risiken ist daher nicht im Sinne der 
Vorschrift. Es gilt dabei zudem, auch die möglichen demografischen Risiken nicht außer Betracht zu lassen. An-
dererseits soll auch nicht auf eine Analyse der Chancen verzichtet werden. Sie erhöht die Nachvollziehbarkeit der 
Berichterstattung für die Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft. Entsprechend soll im gemeindlichen 
Lagebericht eine Prognose zur künftigen Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde abgegeben werden.  
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Dieser Prognose sollte dabei ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden und nicht nur das Folgejahr des 
abgelaufenen Haushaltsjahres. Für den Prognosebericht kann dabei z. B. der Zeitraum der mittelfristigen Ergeb-
nis- und Finanzplanung genutzt werden (vgl. § 84 GO NRW). Dem Prognosebericht wären dann das laufende 
Haushaltsjahr und die anschließenden drei Folgejahre zugrunde zu legen. Die Nutzung dieses Zeitraumes er-
leichtert dabei die Berichterstattung, denn die Gemeinde kann sich dafür an der für diesen Zeitraum bereits auf-
gestellten Haushaltsplanung orientieren, die im gemeindlichen Haushaltsplan enthalten ist (vgl. Abbildung). 
 

 
Haushaltsplanung und Prognosezeitraum 

 
  

Vor- 
vor- 
jahr 

 
Vor-
jahr 
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Jahr 
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Ist- 
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nose 

Prog- 
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Abbildung 623 „Haushaltsplanung und Prognosezeitraum“ 
 
In diesem Zusammenhang soll ein ausgewogenes zukunftsorientiertes Bild hergestellt über die wirtschaftliche 
Entwicklung der Gemeinde hergestellt werden. Es soll deshalb dabei vermieden werden, z. B. aus Vorsichtsge-
sichtspunkten nur auf die möglichen Risiken für die gemeindliche Haushaltswirtschaft einzugehen. Die Risiken für 
die Gemeinde sind dabei nicht zwingend als Elemente anzusehen oder einzuschätzen, durch die Schwächen der 
Gemeinde aufgedeckt würden, denn die Risiken entstehen nicht immer allein aufgrund des Handelns der Ge-
meinde. Im Prognosebericht sollen daher auch die Chancen der Gemeinde ausreichend berücksichtigt werden.  
 
Für die Gemeinde muss es ein allgemeines und grundsätzliches Ziel sein, eine optimale Verteilung der Risi-
kostreuung, gute Ertragschancen und eine künftige Finanzierbarkeit der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zu 
erreichen und dieses unter Einbeziehung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit dauerhaft zu sichern. 
Ein solcher Prognosebericht erfordert deshalb, auch die der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde 
zugrunde liegenden Annahmen im gemeindlichen Lagebericht anzugeben, wie es durch die Vorschrift ausdrück-
lich gefordert wird. Im gemeindlichen Lagebericht muss daher ein Bezug zur gemeindlichen Haushaltsplanung 
bzw. der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zweckmäßigerweise hergestellt werden.  
 
In diesem sachlichen Zusammenhang sind die Begriffe „Chancen“ und „Risiken“ von der Gemeinde im Rahmen 
einer Entwicklungsprognose für die Gemeinde selbst auszugestalten. Sie lassen sich insbesondere durch einen 
Vergleich des gemeindlichen Handelns mit den Zielen und der strategischen Ausrichtung der Gemeinde entwi-
ckeln. Die Gemeinde kann dabei aus ihrer Sicht die Chancen als positive Abweichung vom „normalen Verlauf“ 
der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bzw. der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde einstufen. 
Entsprechend wären die Risiken für die Gemeinde als negative Abweichung davon bewerten, die aus künftigen 
Entwicklungen der Gemeinde und aus besonderen Ereignissen entstehen können.  
 
Die Vorgaben für den gemeindlichen Lagebericht sind als sachgerecht anzusehen. Über die Entwicklung der 
Gemeinde lässt sich seitens der Verantwortlichen in der Gemeinde nur ausreichend informieren, wenn sie in ihre 
dargestellte Sichtweise und Einschätzung über die mögliche künftige haushaltswirtschaftliche Entwicklung der 
Gemeinde auch die darauf Einfluss nehmenden Chancen und Risiken einbezieht und transparent macht. Eine 
Voraussetzung für die Beurteilung ist dabei, dass von der Gemeinde die strukturelle Entwicklung ihrer Haushalts-
wirtschaft und die damit verbundenen Zielsetzungen, mindestens im Rahmen der mehrjährigen Ergebnis- und 
Finanzplanung, klar und nachvollziehbar entwickelt worden sind.  
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Die Gemeinde soll dabei möglichst nicht nur die einzelnen Chancen und Risiken darstellen, sondern jeweils auch 
ein Gesamtbild ihrer Chancen und Risiken erarbeiten und dabei ggf. auftretende Unsicherheiten auch aufzeigen 
bzw. durch die Darstellung eines möglichen Korridors der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde sichtbar 
machen. Soweit große Unsicherheiten seitens der Gemeinde über die künftige Entwicklung bestehen, sollten ggf. 
auch zwei verschiedene Szenarien aufgezeigt werden. In diesem Zusammenhang ist ggf. auch auf haushaltswirt-
schaftliche Anforderungen einzugehen, die seitens der Aufsichtsbehörde verlangt werden, z. B. im Rahmen eines 
Haushaltssicherungskonzeptes. 
 
 
6.2 Die Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
 
Im gemeindlichen Lagebericht sollte auch die Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufgezeigt werden. Sie soll sich 
auf die Geschäftstätigkeit der gemeindlichen Verwaltung beschränken und nicht auf die Aufgabenerfüllung ausge-
richtet werden, die der Darstellung im Gesamtlagebericht zugrunde zu legen ist (vgl. § 51 Absatz 1 GemHVO 
NRW). Es ist daher auch nicht sachgerecht, den Lagebericht und den Gesamtlagebericht der Gemeinde weitge-
hend identisch zu erstellen. Vielmehr ist es gerade im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Gemeinde geboten, 
eine entsprechende Trennung konsequent vorzunehmen und einzuhalten. 
 
Die Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist nicht nur in Krisenzeiten relevant, wenn darzulegen ist, 
über welche Fähigkeiten die Gemeinde verfügt, ihre Leistungsfähigkeit für eine stetige Aufgabenerfüllung wieder 
herzustellen und dauerhaft zu sichern. Den Adressaten des Jahresabschlusses muss deshalb im gemeindlichen 
Lagebericht ein differenziertes Bild über die aktuelle wirtschaftliche Lage sowie gegeben werden, ob ggf. eine 
Krise bevorsteht und wie diese eingeschätzt wird.  
 
Ein kurzer Verweis auf mögliche Vorbeugungsmaßnahmen, auf Maßnahmen der Krisenbewältigung bzw. Sanie-
rungsmaßnahmen oder auf ein umzusetzendes Sanierungskonzept ist dabei nicht als ausreichend anzusehen. 
Die Suche nach dem geeigneten Sanierungsweg kann im Rahmen der Berichterstattung aufgezeigt sowie unter 
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten die möglichen Chancen und Risiken und die Alternativen zur Be-
wältigung der Krise benannt werden, sodass die Adressaten des Jahresabschlusses die mögliche Entwicklung 
der Gemeinde besser einschätzen können.     
 
 
6.3 Die Darstellung der Nachhaltigkeit 
 
In den gemeindlichen Lagebericht gehört auch die Berichterstattung über die Nachhaltigkeit des gemeindlichen 
Handelns, bei dem das gemeindliche Jahresergebnis als „Erfolg des gemeindlichen Handelns“ mit Inhalten des 
gemeindlichen Leitbildes, z. B. Sicherung der sozialen Gerechtigkeit und der ökologischen Verträglichkeit abzu-
wägen bzw. in einen Ausgleich zu bringen ist. Bereits aufgrund der gesetzlichen Festlegung der Einhaltung der 
dauernden Leistungsfähigkeit bzw. der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung als Haushaltsgrundsatz (vgl. § 
75 Absatz 1 GO NRW) sowie des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit (vgl. § 1 Abs. 1 S. 3 GO NRW) 
kommt der Nachhaltigkeit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft eine hohe Bedeutung zu.  
 
Gleichzeitig trägt aber auch die Gemeinde eine hohe gesellschaftliche Verantwortung für unterschiedliche Ziel-
gruppen, deren Informationsinteressen ausreichend zu berücksichtigen sind. Im gemeindlichen Lagebericht soll-
ten daher in einem besonderen Berichtsteil (Nachhaltigkeitsbericht) ergänzend zu den Informationen zum Res-
sourceneinsatz und Ressourcenverbrauch der Gemeinde im Haushaltsjahr deren nachhaltige zukunftsbezogene 
Wirkungen aufgezeigt werden. In einem solchen Nachhaltigkeitsbericht gilt es, anhand von Nachhaltigkeitszielen 
der Gemeinde die Art und Weise von sozialen, ökologischen und ökonomischen Wirkungen darzustellen, die aus 
dem haushaltsmäßigen Handeln der Gemeinde heraus entstehen oder entstehen sollen. Die Gemeinde muss 
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daher hinsichtlich der Nachhaltigkeit ihre Haushaltsplanung und ihre Zielsetzungen überprüfen sowie ihr Verwal-
tungshandeln mit konkreten Inhalten füllen.  
 
Durch die Einbindung der Nachhaltigkeit in den gemeindlichen Lagebericht kann zudem ein Gesamtzusammen-
hang mit anderen zweck- und adressatenbezogenen Berichterstattungen der Gemeinde hergestellt werden, wo-
bei sowohl positive als auch negative Auswirkungen des gesamten haushaltswirtschaftlichen Handelns der Ge-
meinde unter Berücksichtigung der Informationsinteressen offen gelegt werden sollten. Die Möglichkeit zu einem 
Gesamtbild ist aber nur sachgerecht umsetzbar, wenn auch zuvor das Informationsbedürfnis der Adressaten des 
gemeindlichen Jahresabschlusses bzw. der Zielgruppen des gemeindlichen Handelns ermittelt wurden.  
 
An diesen Informationsbedürfnissen kann dann auch die Gliederung des gemeindlichen Nachhaltigkeitsberichtes 
als besonderer Berichtsteil im Lagebericht der Gemeinde sowie ein Vergleich mit der Vergangenheit ausgerichtet 
werden. Daher bietet sich z. B. eine Darstellung der sozialen Leistungen aus der Verantwortung der Gemeinde 
(extern und intern), der Umweltleistungen unter Berücksichtigung der Umweltziele, aber auch die wirtschaftliche 
Leistung bzw. Dienstleistung einschließlich der ökonomischen Verantwortung an. Das Zusammenspiel sowie eine 
Prioritätensetzung und die Prozessorientierung sind ein unverzichtbarer Bestandteil der gemeindlichen Informati-
onspolitik, bei der ggf. auftretende Widersprüche nicht außerhalb der Betrachtung bleiben sollen.  
 
Diese Sachlage verlangt keine umfassenden Informationen, sondern eine verständliche und von den Inhalten her 
geprägte Darstellung, sodass auch die Informationen bzw. der Nachhaltigkeitsbericht eine entsprechende Glaub-
würdigkeit erreicht. Ob und wie sich daraus eine dauerhafte Orientierung der Gemeinde an der Nachhaltigkeit 
oder die Einrichtung eines gemeindlichen Nachhaltigkeitsmanagements örtlich entwickeln lässt, liegt in den örtli-
chen Bedürfnissen und der eigenverantwortlichen Informationspolitik der Gemeinde. 
 
 
6.4 Die Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse auch in Krisenzeiten 
 
Die Vorgaben in der Vorschrift bringen es mit sich, dass die Gemeinde nicht nur in den Jahren, in denen positive 
Entwicklungsmöglichkeiten für die Gemeinde bestehen, über die tatsächlichen Verhältnisse sowie die Chancen 
und Risiken der Gemeinde zu berichtet hat, sondern auch in den Krisenzeiten. In solchen Zeiten bzw. in Zeiten, in 
denen Sanierungsmaßnahmen bevorstehen oder umzusetzen sind oder ein Haushaltssicherungskonzept besteht, 
hat die Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde sowie der Chancen und Risiken auch immer den 
tatsächlichen Verhältnissen der Gemeinde zu entsprechen. Daraus folgt u.a., dass eine Krise oder Einschränkun-
gen im haushaltswirtschaftlichen Handeln der Gemeinde wegen der notwendigen Krisenbewältigung auch im 
gemeindlichen Lagebericht nicht verschwiegen werden dürfen.  
 
Andererseits soll die notwendige Krisendarstellung auch nicht übertrieben werden, sodass ein Bild über die Ge-
meinde entstehen könnte, dass mögliche Sanierungsmaßnahmen nicht mehr greifen und die bestehende kriti-
sche Lage der Gemeinde sich sogar noch verschärfen könnte. Den Adressaten des Jahresabschlusses muss 
deshalb im gemeindlichen Lagebericht ein differenziertes Bild über die aktuelle wirtschaftliche Lage in Krisenzei-
ten gegeben werden. Wie bei der Suche nach dem geeigneten Sanierungsweg kann es auch im Rahmen der 
Berichterstattung sinnvoll sein, unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten sowie der unterschiedlichen 
Chancen und Risiken mögliche Alternativen zur Bewältigung der Krise aufzuzeigen, sodass die Adressaten des 
Jahresabschlusses die voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde besser einschätzen können.     

 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

7. Abschnitt GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2481 

Siebter Abschnitt 
 

Gesamtabschluss 
 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Wichtige Inhalte des Gesamtabschlusses 
 
Die Gemeinden verfügen vielfach über eine Vielzahl von Betrieben, die in eine komplexe Beteiligungsstruktur 
eingebunden sind und zusammen mit der gemeindlichen Verwaltung einen Verbund zur Erfüllung der gemeindli-
chen Aufgaben bilden. Ein wichtiges Ziel der Reform des gemeindlichen Haushaltsrechts war daher die Verbes-
serung des Überblicks über die gesamte Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sowie 
die Darstellung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde, die sich aus dem Ergebnis der jährlichen Haus-
haltswirtschaft der gemeindlichen Verwaltung sowie aus den Ergebnissen der Geschäftstätigkeit der gemeindli-
chen Betriebe zusammensetzt.  
 
Die gemeindlichen Betriebe stellen im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorschriften verselbstständigte Aufga-
benbereiche der Gemeinde dar. Unter dem Begriff „Verselbstständigter Aufgabenbereich“ wird dabei eine wirt-
schaftlich und organisatorisch selbstständige Einheit (Betrieb bzw. Tochtereinheit der Gemeinde) verstanden, die 
rechtlich selbstständig oder unselbstständig sein kann, und die eine der Gemeinde obliegende Aufgabe erfüllt. Als 
Betrieb gilt dabei eine organisatorisch selbstständige Wirtschaftseinheit der Gemeinde, die kaufmännische oder 
wirtschaftliche Interessen verfolgt, und zwar unabhängig von ihrer Rechtsform. Die Darstellung der wirtschaftli-
chen Gesamtlage der Gemeinde soll daher grundsätzlich auch unabhängig von den zulässigen Organisations-
formen der gemeindlichen Betriebe erfolgen. 
 
Der Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde soll u.a. dadurch besser erreicht werden, dass 
durch einen Gesamtabschluss im Sinne eines Konzernabschlusses nach den handelsrechtlichen Vorschriften ein 
wirtschaftlicher Verbund zwischen der Verwaltung der Gemeinde und den gemeindlichen Betrieben hergestellt 
und aufgezeigt wird. Dieses Ziel erfordert, dass die gemeindliche Verwaltung die Stellung einer Muttereinheit 
gegenüber den gemeindlichen Betrieben einnimmt, sodass ein Über- und Unterordnungsverhältnis innerhalb der 
Gemeinde entsteht. Zusätzlich muss es örtlich mindestens einen gemeindlichen Betrieb geben, der als Toch-
tereinheit der Gemeinde voll zu konsolidieren ist. Außerdem erleichtert das betriebswirtschaftliche Rechnungswe-
sen in der gemeindlichen Verwaltung und in den gemeindlichen Betrieben als gleiche Ausgangsgrundlage das 
Erreichen und Herstellen des dringend notwendigen Überblicks über die gesamte wirtschaftliche Lage der Ge-
meinde.  
 
Für die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses ist der Jahresabschluss der gemeindlichen Verwal-
tung mit den Jahresabschlüssen der gemeindlichen Betriebe, unabhängig von ihrer jeweiligen Rechts- oder Or-
ganisationsform, zu konsolidieren. Die Rechtsform und die Organisationform der gemeindlichen Betriebe haben 
dabei keinen Einfluss auf die Einbeziehung eines Betriebes in den Konsolidierungskreis für den gemeindlichen 
Gesamtabschluss. Der gemeindliche Gesamtabschluss stellt daher eine Zusammenführung der jahresbezogenen 
Ergebnisse der gemeindlichen Verwaltung und der gemeindlichen Betriebe unter Berücksichtigung der wirtschaft-
lichen Verflechtungen sowie unter Beachtung der Grundlagen der Vereinheitlichung dar. Die Aufstellung des 
Gesamtabschlusses ist deshalb keine bloße Addition der gemeindlichen mit den betrieblichen Daten.  
 
Die Anwendung des Grundsatzes der Einheitlichkeit bei der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
soll dabei verhindern, dass es nicht zur Übernahme unzutreffender Werte für das Vermögen und die Schulden 
der Gemeinde aus den Einzelabschlüssen der gemeindlichen Betriebe kommt. Der Informationsgehalt des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses darf durch die Zusammenführung der Einzelabschlüsse nicht beeinträchtigt 
werden. Die generelle Möglichkeit für die Gemeinde, beim Vorliegen besonderer örtlicher Gegebenheiten auf 
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einen Gesamtabschluss zu verzichten, z. B. bei fehlenden Tochtereinheiten für die Vollkonsolidierung oder beim 
Vorhandensein von Betrieben, die lediglich von untergeordneter Bedeutung sind, führt dazu, dass in diesen Fäl-
len der Gesamtabschluss als eine wichtige Informationsquelle über die gesamte wirtschaftliche Lage der Ge-
meinde nicht zur Verfügung steht. Ein solcher Sachverhalt vor Ort dürfte sich auch auf die Steuerung der Ge-
meinde und die Prognose der Chancen und Risiken für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung auswirken. 
  
 
1.2 Die Bezeichnung „Gesamtabschluss“ 
 
Die Ziele und die Zwecke der Reform des gemeindlichen Haushaltsrechts sowie das Vorhaben, einen Überblick 
über die gesamte Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu gewinnen, erforderte dem 
neu geschaffenen eigenständigen jährlichen Abschluss eine zutreffende Bezeichnung zu geben. Er soll als Infor-
mationsinstrument ein den tatsächlichen Verhältnissen der Gemeinde entsprechendes Bild vermitteln und stellt 
daher eine Berichterstattung über die gesamte wirtschaftliche Lage der Gemeinde dar. Der neue gemeindliche 
Abschluss entsteht dabei aus einer Zusammenfassung von Einzelabschlüssen, vergleichbar dem Konzernab-
schluss nach dem Handelsrecht. In Anlehnung an das Referenzmodell HGB wurde deshalb diesem gemeindli-
chen Abschluss die Bezeichnung „Gesamtabschluss“ gegeben.  
 
Durch diesen Begriff für einen umfassenden Abschluss im gemeindlichen Bereich soll einerseits verdeutlicht 
werden, dass mit dem Gesamtabschluss eine zusammenfassende Darstellung der wirtschaftlichen Gesamtlage 
der Gemeinde erfolgt. Diese Gesamtlage wird dabei aus der wirtschaftlichen Lage der gemeindlichen Verwaltung 
und der einzelnen Betriebe der Gemeinde abgeleitet. Andererseits soll der Begriff auch den Zwecken und Zielen 
sowie den Erfordernissen eines Abschlusses nach Ablauf eines Haushaltsjahres bzw. eines Geschäftsjahres in 
ausreichendem Maße gerecht werden. Durch den Begriff sollen zudem die Besonderheiten wiedergespiegelt 
werden, die im öffentlichen Bereich gegenüber dem privatrechtlichen Bereich bestehen.  
 
 
1.3 Die Einheitsgrundsätze 
 
1.3.1 Der Grundsatz „Fiktion der wirtschaftlichen Einheit“ 
 
Die gesetzlichen Festlegungen von Zielen und Zwecken des gemeindlichen Gesamtabschlusses sollen zu einem 
Gesamtüberblick über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde führen, mit dem auch 
ein haushaltswirtschaftlich zutreffendes Ergebnis der gesamten jahresbezogenen Tätigkeit (Aufgabenerfüllung) 
der Gemeinde darzustellen ist. Unter Berücksichtigung dieser rechtlichen Vorgaben soll die Gemeinde als eine 
wirtschaftliche Einheit gelten, bei der die Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit der gemeindlichen Verwaltung und 
der Betriebe der Gemeinde einen abgegrenzten Bereich wirtschaftlicher Aktivitäten darstellen, ohne dass dafür 
eine neue eigenständige rechtliche Einheit zu schaffen ist.  
 
Diese Gegebenheiten führen dazu, dass dem gemeindlichen Gesamtabschluss die „Fiktion der wirtschaftlichen 
Einheit“ zugrunde zu legen ist. Sie setzt ein Beherrschungsverhältnis zwischen der gemeindlichen Verwaltung als 
Muttereinheit und mindestens einem Betrieb der Gemeinde als Tochtereinheit voraus. Der Gemeinde soll dabei 
ein Nutzen entstehen. Gleichwohl bedeutet eine solche Beherrschung nicht, dass die gemeindliche Verwaltung 
auch die Gesamtverantwortung für die einzelnen aufgabenbezogenen Geschäfte der gemeindlichen Betriebe 
unmittelbar zu tragen hat.  
 
Das Vorliegen einer faktischen wirtschaftlichen Einheit kann dagegen i.d.R. nicht angenommen werden. Viele 
gemeindliche Betriebe des Vollkonsolidierungskreises führen zwar gemeindliche Aufgaben durch, jedoch in recht-
lich selbstständiger Form. Sie können daher vergleichsweise eher wie ein Fachbereich oder eine Abteilung der 
gemeindlichen Verwaltung betrachtet werden. Einer solchen Betrachtung bedarf es beim gemeindlichen Gesamt-
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abschluss. Die Einheitstheorie in Form der „Fiktion der wirtschaftlichen Einheit“ stellt deshalb eine zutreffende 
rechnungslegende Form für die Gemeinde dar und ist von ihr entsprechend umzusetzen.  
 
In diesem Zusammenhang genügt es zur Herstellung einer „wirtschaftlichen Einheit“ zwischen den Betrieben der 
Gemeinde und der gemeindlichen Verwaltung nicht, die einzelnen Jahresabschlüsse unkoordiniert zusammenzu-
rechnen. Vielmehr ist unter Berücksichtigung der Verflechtungen zwischen der gemeindlichen Verwaltung und 
den Betrieben der Gemeinde sowie zwischen den Betrieben ein haushaltswirtschaftliches Ergebnis für die ge-
samte Tätigkeit der Gemeinde sowie der daraus entstandene Vermögens- und Schuldengesamtstand zu ermit-
teln. Es bedarf dazu der einheitlichen Anwendung von Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisregeln sowie der Ab-
grenzung und Eliminierung der Beziehungen zwischen den Beteiligten.  
 
Der gemeindliche Gesamtabschluss macht dabei die Jahresabschlüsse der gemeindlichen Verwaltung und der 
gemeindlichen Betriebe insgesamt nicht überflüssig. Vielmehr baut der gemeindliche Gesamtabschluss auf dem 
Einzelabschluss der Gemeinde auf. Dessen Bewertungs- und Bilanzierungsgrundlagen finden daher auch bei der 
Aufstellung des Gesamtabschlusses grundsätzlich Anwendung. Diese Festlegung wirkt sich auf die Einzelab-
schlüsse der gemeindlichen Betriebe aus, die ggf. in diesem Sinne anzupassen bzw. in eine Gemeindebilanz II 
(GB II) überzuleiten sind. 
 
  
1.3.2 Der Verzicht auf den Grundsatz „Fiktion der rechtlichen Einheit“ 
 
Mit dem Gesamtabschluss im gemeindlichen Bereich in der Fiktion der wirtschaftlichen Einheit wird durch die 
Konsolidierung der Jahresabschlüsse der gemeindlichen Verwaltung und der Betriebe der Gemeinde dem Ein-
heitsgedanken in ausreichendem Maße Rechnung getragen. Es bedarf daher nicht zwingend zusätzlich noch der 
Herstellung der Fiktion der rechtlichen Einheit „Gemeinde“. Die Herstellung einer solchen Einheit dürfte durch das 
Nebeneinander von öffentlich- rechtlichen und privatrechtlichen Betrieben erheblich erschwert werden. Im Rah-
men der Fiktion einer rechtlichen Einheit wären alle gemeindlichen Betriebe und die gemeindliche Verwaltung 
fiktiv als rechtlich unselbstständige Einheiten der Gemeinde zu behandeln. Die Gemeinde kann aber aus Rechts-
gründen keine rechtliche Körperschaft kein in Form eines „konzernähnlichen“ Gebildes darstellen.  
 
Sofern der Grundsatz der „Fiktion der rechtlichen Einheit“ beim gemeindlichen Gesamtabschluss anzuwenden 
wäre, dürfte ein strenger Maßstab an die Umsetzung der „Einheitlichkeit“ durch gleiche Ansatz-, Bewertungs- und 
Ausweissachverhalte bei der gemeindlichen Verwaltung und den gemeindlichen Betrieben anzulegen sein. Bei 
diesem Maßstab müssten dann die Vorgaben für den Jahresabschluss der gemeindlichen Verwaltung als Mut-
tereinheit vollständig durch die Betriebe der Gemeinde als Tochtereinheiten angewendet werden.  
 
Im Rahmen des Gesamtabschlusses soll wegen dieser Gesichtspunkte und Gegebenheiten sowie wegen der 
bestehenden rechtlichen Verhältnisse in Form von öffentlichem und privatem Recht sowie von Bundes- und Lan-
desrecht bei der Gemeinde die „Fiktion der rechtlichen Einheit“ nicht zur Anwendung kommen. Der Verzicht auf 
die Umsetzung des Grundsatzes der „Fiktion der rechtlichen Einheit“ dürfte deshalb die Aufstellung des gemeind-
lichen Gesamtabschlusses insgesamt erleichtern.  
 
 
1.4 Weitere wichtige Grundsätze 
 
1.4.1 Der Grundsatz der Wesentlichkeit 
 
Bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses durch die Gemeinde kann es aufgrund der Informationsfunktion des 
Gesamtabschlusses notwendig werden, zwischen konkurrierenden örtlichen Sachverhalten eine Abwägung vor-
zunehmen. Aus den Konsolidierungspflichten, den Konsolidierungswahlrechten und -verboten i.V.m. den zu be-
achtenden Grundsätzen können sich ggf. Zielkonflikte für die Gemeinde ergeben. Diese Abwägung kann nach 
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vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erfolgen. Die Abwägung soll die Prüfung von Chancen und Risiken unter 
Beachtung des Vorsichtsprinzips, des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und des Grundsatzes der Wesentlichkeit 
beinhalten. Sie muss in sich schlüssig und willkürfrei sein, sodass das Ergebnis aus den objektiven Gegebenhei-
ten heraus logisch ableitbar ist. Der gemeindliche Gesamtabschluss ist nur verständlich und akzeptabel und seine 
Informationen für die Adressaten bedeutsam, wenn auch alle wesentlichen Informationen gegeben werden bzw. 
darin enthalten sind. 
 
Der Grundsatz der Wesentlichkeit konkretisiert den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit insoweit, als er bestimmt, 
dass aus der Anwendung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit nur dann Vereinfachungen der Rechnungsle-
gung begründet werden können, wenn sich hieraus keine Informationsnachteile für die Adressaten des gemeind-
lichen Gesamtabschlusses ergeben. Er kann dabei quantitativ in einem bestimmten Wert als auch qualitativ in 
einer Eigenschaft zur Anwendung kommen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass mehrere 
Abweichungen für sich allein betrachtet unwesentlich sein können, zusammengefasst oder zusammen betrachtet 
aber durchaus als wesentlich zu bewerten sind. Im Zweifelsfall ist es für die Gemeinde erforderlich, zutreffende 
Informationen über eine Abweichung zu erhalten, sodass ggf. für die notwendig gewordene Entscheidung eine 
überschlägige Ermittlung der Ursachen und Wirkungen erforderlich werden kann.  
 
Im Rahmen des Gesamtabschlusses der Gemeinde ist dabei die Wesentlichkeitsgrenze aus der Bedeutung des 
jeweiligen örtlichen Sachverhaltes abzuleiten. Sie ist außerdem davon abhängig, wie sich die wirtschaftlichen 
Entscheidungen und die daraus entstehenden Informationen sich auf die Adressaten des gemeindlichen Ge-
samtabschlusses auswirken. Die im Rahmen des Gesamtabschlusses zu gebenden Informationen sind immer 
dann als wesentlich anzusehen, wenn durch ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte oder unvollständige Darstellung 
die auf der Basis des Gesamtabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Abschlussadressaten 
beeinflussen können. Eine Relevanz in diesem Sinne ist daher z. B. anzunehmen, wenn die Informationen 
dadurch die Adressaten beeinflussen, dass sie ihnen bei der Beurteilung von vergangenen, aktuellen oder zu-
künftigen Ereignissen helfen oder ihre Beurteilung bestätigten oder korrigieren. Entscheidungsrelevante Informa-
tionen sollen deshalb im gemeindlichen Gesamtabschluss ausgewiesen werden und erkennbar sein.  
 
 
1.4.2 Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
 
Bei der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses kommt dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit auf-
grund seiner Informationsfunktion eine große Bedeutung zu. Im gemeindlichen Gesamtabschluss müssen zwar 
grundsätzlich alle Bilanzierungssachverhalte (einzeln) erfasst werden, jedoch muss unter dem Aspekt der Wirt-
schaftlichkeit zwischen den Kosten der Rechnungslegung und dem Informationszuwachs bzw. dem Nutzen ein 
angemessenes Verhältnis bestehen. Der Aufwand, der im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Gesamt-
abschlusses erforderlich ist, muss daher in angemessener Relation zu den zu erwartenden Ergebnissen stehen. 
Zulässige Vereinfachungen sollten deshalb bereits bei der Planung der Aufstellung berücksichtigt werden.  
 
Die Entscheidung, ob bei der Aufbereitung einzelner Sachverhalte eine Unwirtschaftlichkeit gegeben ist, muss 
örtlich unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände und der aus der Entscheidung entstehenden Auswir-
kungen entschieden werden. Allgemeine Rahmenbedingungen bestehen dafür nicht und lassen sich z. B. lan-
desweit unter Berücksichtigung der unterschiedlichen gemeindlichen Verhältnisse auch nur sehr schwer festle-
gen. Bei der Beurteilung entsprechend relevanter Sachverhalte ist daher z. B. auch auf die einzelne zu beachten-
de Vorschrift abzustellen. Sofern ein Konflikt mit einer anderen Vorschrift besteht oder entsteht, ist ein solcher 
Konflikt im Rahmen einer Abwägung und unter Beachtung der Aufgabe des gemeindlichen Gesamtabschlusses, 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzge-
samtlage der Gemeinde zu vermitteln, aufzulösen.  
 
In diesem Zusammenhang muss von der Gemeinde auch beurteilt werden, ob das im Vergleich zur Vollständig-
keit entstehende Abweichungsrisiko im Sinne der Aufgabe bzw. der Informationsfunktion des gemeindlichen 
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Gesamtabschlusses tragfähig ist. Dabei findet als Prüfungsgrundsatz auch der Grundsatz der Wesentlichkeit eine 
Anwendung. Es ist abzuwägen, ob durch den aus Wirtschaftlichkeitsgründen geringeren Aufwand möglicherweise 
Informationen weggelassen werden oder eine fehlerhafte Darstellung entsteht, durch die zu treffende wirtschaftli-
che Entscheidungen der Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses beeinflusst werden können. Im 
Zweifelsfall ist es erforderlich, zutreffende Informationen über entstandene Abweichungen zu geben, z. B. im 
Gesamtanhang im gemeindlichen Gesamtabschluss (vgl. § 51 Absatz 2 GemHVO NRW). Für die dafür notwendi-
ge Entscheidung der Gemeinde ist ggf. eine überschlägige Ermittlung der Sachlage erforderlich. 
 
 
1.4.3 Der Grundsatz der untergeordneten Bedeutung 
 
Im gemeindlichen Haushaltsrecht ist bestimmt worden, dass gemeindliche Betriebe nicht in den Gesamtab-
schluss der Gemeinde einzubeziehen sind, wenn die betreffenden Betriebe für die Erfüllung der Verpflichtung der 
Gemeinde, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. Die Vorschrift des § 116 
Absatz 3 GO NRW konkretisiert damit den für den gemeindlichen Gesamtabschluss allgemein geltenden Grund-
satz der Wesentlichkeit in einem speziellen Fall. Für die Prüfung, ob gemeindliche Betriebe von untergeordneter 
Bedeutung für den Gesamtabschluss der Gemeinde sind, hat die Gemeinde ausschließlich die örtlichen Verhält-
nisse zu betrachten und zu bewerten. Die dann zu treffende Entscheidung ist vom Gesamtbild der relevanten 
Umstände vor Ort abhängig. 
 
An einen möglichen Verzicht der Einbeziehung eines gemeindlichen Betriebes in den Gesamtabschluss der Ge-
meinde sind strenge Anforderungen zu stellen. Es muss bei der Anwendung des Grundsatzes bzw. der Inan-
spruchnahme der gesetzlichen Befreiungsregelung durch die Gemeinde grundsätzlich die Vermögenslage, die 
Schuldenlage, die Ertragslage sowie die Finanzlage der Gemeinde betroffen sein. Diese Erfordernisse bedeuten 
dabei nicht, dass die vier genannten Bereiche gleichermaßen betroffen sein müssen. Es könnten sich in vielen 
Fällen durchaus unterschiedliche Wirkungen ergeben. Im Einzelfall kann auch die gemeindliche Aufgabenerfül-
lung betroffen sein. Sie ist von wesentlicher Bedeutung auch für die Gemeinde insgesamt und darf daher bei der 
Beurteilung der untergeordneten Bedeutung eines gemeindlichen Betriebes nicht unberücksichtigt bleiben.  
 
Für die Anwendung des Begriffes „Untergeordnete Bedeutung“ im Rahmen der Abgrenzung und Bestimmung des 
örtlichen Konsolidierungskreises gilt daher, dass eine untergeordnete Bedeutung eines gemeindlichen Betriebes 
nicht bereits dann gegeben ist, wenn von der Gemeinde nur ein geringer Anteil an einem solchen Betrieb gehal-
ten wird. Ob die Voraussetzungen für eine Nichteinbeziehung eines gemeindlichen Betriebes in den Gesamtab-
schluss sachlich vor Ort gegeben sind, muss von der Gemeinde unter Beachtung der einschlägigen gemeinde-
rechtlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse geprüft und entschieden werden. 
 
Bei einem Verzicht auf die Einbeziehung von mehreren gemeindlichen Betrieben in den Gesamtabschluss der 
Gemeinde wegen ihrer untergeordneten Bedeutung muss die erfolgte Einzelbetrachtung der Betriebe um eine 
Gesamtbetrachtung der betroffenen Betriebe ergänzt werden. Ein einzelner gemeindlicher Betrieb kann isoliert für 
sich betrachtet von untergeordneter Bedeutung für die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde sein, eine Viel-
zahl von Betrieben kann dann aber in ihrer Gesamtheit durchaus anders zu bewerten sein. Ihre Gesamtbedeu-
tung kann sich ggf. wesentlich auf die Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage 
der Gemeinde auswirken. Sofern eine solche Gesamtbedeutung gegeben ist, sind die in die Gesamtheit einbezo-
genen gemeindlichen Betriebe in den Gesamtabschluss der Gemeinde einzubeziehen.  
 
Der Grundsatz der untergeordneten Bedeutung ist auch bei der Anwendung der Equity-Methode zu beachten. Er 
findet eine unmittelbare Anwendung, wenn ein oder mehrere Betriebe zusammen für die Vermittlung eines den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage 
der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung sind (vgl. § 311 Absatz 2 HGB). Diese handelsrechtliche Vor-
schrift besteht zusätzlich zur Regelung des § 116 GO NRW, denn bereits die gemeindliche Vorschrift beinhaltet 
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den Grundsatz. Aus dem Nebeneinander der Vorschriften kann jedoch nicht geschlossen werden, dass sich der 
Grundsatz in § 116 Absatz 3 GO NRW nur auf gemeindliche Betriebe bezieht, die voll zu konsolidieren sind.  
 
 
1.5 Der zulässige Verzicht auf einen Gesamtabschluss 
 
Die Vorschriften über den gemeindlichen Gesamtabschluss enthalten keine gesonderten Ausnahmeregelungen 
oder Kriterien für einen zulässigen Verzicht auf einen Gesamtabschluss oder für eine Befreiung von der Aufstel-
lung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses (vgl.  § 116 GO NRW). Ein Verzicht auf einen Gesamtabschluss 
ist dann als zulässig anzusehen, wenn die Gemeinde über keine Tochtereinheiten verfügt, also kein Mutter-
Tochter-Verhältnis zwischen der Verwaltung der Gemeinde und mindestens einem ihrer Betriebe besteht. Sofern 
in einer solchen Situation die Gemeinde aber noch über Betriebe verfügt, die in einem Gesamtabschluss nach der 
Equity-Methode zu konsolidieren wären, wird dadurch gleichwohl die Voraussetzung „Mutter-Tochter-Verhältnis“ 
für die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses nicht (auch nicht ersatzweise) erfüllt.  
 
Bei der Gemeinde können sich aber auch noch andere Fallgestaltungen im Rahmen der örtlichen Beteiligungs-
verhältnisse ergeben, die dazu führen, dass für die Gemeinde die Aufstellung eines Gesamtabschlusses entbehr-
lich wird (vgl. Abbildung).  
 

 
Der zulässige Verzicht auf einen Gesamtabschluss 

 
 

- Die Gemeinde (Gemeindliche Verwaltung als Muttereinheit) verfügt über voll zu konsolidierende Betriebe, 
sodass ein erforderliches Mutter-Tochter-Verhältnis als Voraussetzung für die Aufstellung des Gesamtab-
schlusses vorliegt, die Tochtereinheiten sind aber wegen der insgesamt bestehenden untergeordneten Be-
deutung nicht voll zu konsolidieren. 

 
 

- Die Gemeinde (Muttereinheit) verfügt über keinen voll zu konsolidierenden Betrieb, der eine Tochtereinheit 
der Gemeinde darstellt, sodass ein erforderliches Mutter-Tochter-Verhältnis als Voraussetzung für die Auf-
stellung des Gesamtabschlusses nicht vorliegt. 

 
 

- Die Gemeinde verfügt nicht über Tochtereinheiten, sondern nur über Betriebe bzw. Beteiligungen, bei denen 
die Equity-Methode zur Anwendung kommt. 

 
 

- Die Gemeinde verfügt nicht über Tochtereinheiten, sondern nur über Betriebe bzw. Beteiligungen, die nach 
der Anschaffungswert-Methode anzusetzen sind. 

 
Abbildung 624 „Der zulässige Verzicht auf einen Gesamtabschluss“ 

 
In solchen Fällen des zulässigen Verzichts auf die Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses erlischt 
jedoch nicht die Pflicht zur Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses (vgl. § 116 Absatz 6 GO NRW). Die 
gesetzlich bestimmte Prüfungspflicht ist dann vom Rechnungsprüfungsausschuss in der Art und Weise auszu-
üben, dass von ihm zu festzustellen ist, ob die Voraussetzungen für einen Verzicht auf die Aufstellung des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses vorliegen bzw. erfüllt sind. Er hat dabei auch die örtlichen Abgrenzungen und 
Abwägungen der Gemeinde hinsichtlich ihrer Betriebe in seine Prüfung einzubeziehen und festzustellen, ob das 
daraus entstandene Ergebnis aus seiner Sicht zutreffend ist. 
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2. Der gemeindliche Gesamtabschluss 
 
2.1 Die Zwecke des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
 
Mit dem gemeindlichen Gesamtabschluss werden die Informationsdefizite der Einzelabschlüsse der gemeindli-
chen Verwaltung und der Betriebe der Gemeinde beseitigt und die Vermittlung entscheidungsrelevanter Informa-
tionen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) in den Vordergrund gestellt. Dieser 
Zielsetzung steht dabei der gemeindliche Beteiligungsbericht, der weiterhin auf die Einzelergebnisse der ge-
meindlichen Betriebe ausgerichtet ist, nicht entgegen (vgl. § 52 GemHVO NRW).  
 
Die Gemeinde ist deshalb verpflichtet, ihren Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung aufzustellen (vgl. nach § 116 GO NRW). Für eine solche Aufstellung muss bei der Gemeinde 
mindestens ein „Mutter-Tochter-Verhältnis“ bestehen. Die Gemeinde muss über einen Betrieb verfügen, der im 
Verhältnis zur Muttereinheit „Gemeindliche Verwaltung“ eine Tochtereinheit darstellt, denn nur beim Vorliegen 
dieser Voraussetzung kann eine Vollkonsolidierung erfolgen und ein Gesamtabschluss von der Gemeinde aufge-
stellt werden (vgl. § 50 GemHVO NRW).  
 
In diesem rechtlichen Rahmen wird der Einzelabschluss der gemeindlichen Verwaltung, die als „herrschender 
Betrieb“ bzw. als Muttereinheit gegenüber den Betrieben der Gemeinde behandelt wird, mit den Einzelabschlüs-
sen der Betriebe, die gegenüber der gemeindlichen Verwaltung die Tochtereinheiten darstellen, zu einem Ge-
samtabschluss bzw. einer „wirtschaftlichen Einheit“ zusammengeführt. Das nachfolgende angepasste Schaubild 
(Quelle: NKF-Dokumentation 2003 S. 477) verdeutlicht die gemeindliche Gesamtheit (vgl. Abbildung). 
  
 

Selbstständige “Kommunale Betriebe” 

Kapitalgesellschaften 
 

 ,      Rechtlich selbst- 
    ständige Stiftungen 

Anstalten des 
öffentlichen Rechts 

Eigenbetriebe und 
eigenbetriebsähnliche 

Einrichtungen 
 Zweckverbände 

Privatrechtliche 
Betriebe Öffentlich-rechtliche Betriebe 

Kernverwaltung 

“Konzern Kommune”  

 
Abbildung 625 „Der kommunale Konzern“ 

 
Für die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses sind die haushaltsrechtlichen Vorschriften für Ge-
meinden sowie neben den GoB auch die GoK zu beachten, die sich in der in der Privatwirtschaft im Zusammen-
spiel mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zum Konzernabschluss entwickelt haben. 
 
 
2.2 Das Mutter-Tochter-Verhältnis im gemeindlichen Bereich 
 
2.2.1 Die Gemeinde als Muttereinheit 
 
Im Gesamtabschluss der Gemeinde soll die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der in den Ge-
samtabschluss einbezogenen gemeindlichen Betriebe und der gemeindlichen Verwaltung insgesamt so darge-
stellt werden, als ob es sich bei der Gemeinde um eine einzige wirtschaftliche Einheit handeln würde. Unter Ein-
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beziehung der einschlägigen haushaltsrechtlichen Vorschrift wird die gemeindliche Verwaltung als „herrschender 
Betrieb“ behandelt und hat die Stellung als öffentlich-rechtliche „Muttereinheit“ inne (vgl. § 116 GO NRW).  
 
Der gemeindlichen Verwaltung obliegt dadurch die Pflicht, jährlich einen Gesamtabschluss unter Einbeziehung 
der gemeindlichen Betriebe aufzustellen. Als „gemeindlicher Betrieb“ wird jede wirtschaftliche und nichtwirtschaft-
liche Betätigung der Gemeinde außerhalb ihrer Verwaltung bezeichnet, die mindestens in organisatorisch selbst-
ständiger Form erfolgt. Die Bezeichnung ist zudem unabhängig davon, ob von der Gemeinde die wirtschaftliche 
Betätigung in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form vorgenommen wird. Die gemeindlichen Betriebe 
stellen daher unmittelbar Tochtereinheiten für die Gemeinde dar, sofern diese in den Vollkonsolidierungskreis 
einzubeziehen sind.  
 
 
2.2.2 Die gemeindlichen Betriebe als Tochtereinheiten 
 
2.2.2.1 Die Bezeichnung „Tochtereinheit“ 
 
Im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses stellt die gemeindliche Verwaltung die Mutter-Einheit dar, 
sodass aufgrund dieser Festlegung die gemeindlichen Betriebe zu Tochtereinheiten werden. Die gemeindlichen 
Betriebe stellen jedoch nur insoweit gemeindliche Tochtereinheiten dar, wie diese unter Einbeziehung der ein-
schlägigen Voraussetzungen im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses voll zu konsolidieren sind (vgl. 
§ 50 GemHVO NRW). Ein Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der Gemeinde und ihren Betrieben wird deshalb 
nicht nur in den Formen des Privatrechts, sondern auch in öffentlich-rechtlicher Form begründet. Es müssen 
daher nicht nur unmittelbare, sondern auch mittelbare Beziehungen und Verknüpfungen zwischen der Gemeinde 
und ihren Betrieben sowie zwischen den gemeindlichen Betrieben berücksichtigt werden.  
 
Diese Grundlagen erfordern von der Gemeinde, ihre organisatorischen Gegebenheiten hinsichtlich des Vorlie-
gens eines Mutter-Tochter-Verhältnisses zu prüfen, denn die gemeindlichen Betriebe sind unabhängig von ihrer 
Organisationsform, aber abhängig vom Beteiligungsverhältnis der Gemeinde in die Vollkonsolidierung für den 
gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen (vgl. § 50 Absatz 1 und 2 GemHVO NRW). Bei einer solchen 
Ausgangslage können die örtlich zu klärenden Fragestellungen z. B. mit dem Blick geprüft werden: „Wie würde 
gehandelt bzw. entschieden, wenn der jeweilige gemeindliche Betrieb (noch) ein Teil der gemeindlichen Verwal-
tung wäre“. Gleichwohl ist dann noch zwischen „verbundenen Unternehmen“, „Beteiligungen“ und „Sondervermö-
gen“ der Gemeinde zu unterscheiden. 
 
 
2.2.2.2 Verbundene Unternehmen als gemeindliche Tochtereinheiten 
 
In der gemeindlichen Bilanz sind die Betriebe der Gemeinde, die im gemeindlichen Gesamtabschluss voll zu 
konsolidieren sind, als „verbundene Unternehmen“ gesondert anzusetzen. Ein gemeindlicher Betrieb kann dabei 
aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorgaben zur Gemeinde gehören. Bei einem Betrieb in privatrechtlicher Form 
müssen dafür besondere Voraussetzungen vorliegen. Die enge Verbindung zwischen der öffentlich-rechtlichen 
Gemeinde und den betreffenden Betrieben sollte deshalb durch den Begriff „verbundene Einheiten“ ausgedrückt 
werden. Dieser Begriff ist dabei inhaltlich dem Begriff „verbundene Unternehmen“ gleichgestellt. 
 
Der gemeindliche Betrieb in privatrechtlicher Form muss entweder unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde 
stehen oder die Gemeinde kann auf den Betrieb einen beherrschenden Einfluss ausüben. Ein solcher Einfluss 
der Gemeinde auf einen gemeindlichen Betrieb ist i.d.R. anzunehmen, wenn die Gemeinde mit mehr als 50 % an 
einem Betrieb beteiligt ist. Es können aber auch andere Gründe für einen entsprechenden Einfluss der Gemeinde 
auf den Betrieb sprechen, z. B. dadurch, dass eine entsprechende Vereinbarung besteht. Die Eigengesellschaf-
ten der Gemeinde, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Gemeinde alleinige Gesellschafterin des Unter-
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nehmens ist (Beteiligungsquote i.H.v. 100 v.H.), stellen regelmäßig verbundene Einheiten und dadurch voll zu 
konsolidierenden Tochtereinheiten für die Gemeinde dar. 
 
 
2.2.2.3 Beteiligungen als gemeindliche Tochtereinheiten 
 
In der gemeindlichen Bilanz sind die Betriebe der Gemeinde gesondert anzusetzen, die als gemeindliche Beteili-
gungen zu klassifizieren sind. Als „Beteiligungen“ sind alle Anteile der Gemeinde, d.h. die mitgliedschaftlichen 
Vermögens- und Verwaltungsrechte an gemeindlichen Betrieben einzuordnen, die in der Absicht gehalten wer-
den, eine dauernde Verbindung zu diesem Betrieb herzustellen. Ein Ansatz in der gemeindlichen Bilanz setzt 
dabei voraus, dass diese Verbindung dem gemeindlichen Geschäftsbetrieb dient und einen Beitrag zur Aufga-
benerfüllung der Gemeinde leistet oder leisten kann. Eine Beteiligung der Gemeinde liegt i.d.R. vor, wenn sie an 
einem Unternehmen mit mehr als 20 v.H. beteiligt ist (vgl. § 271 Absatz 1 HGB).  
 
Als Beteiligungen der Gemeinde kommen dabei sowohl Anteile an Kapitalgesellschaften (auch gemeinnützige 
Gesellschaften), aber auch Anteile an sonstigen juristischen Personen in Betracht. Eine Trennung in Unterneh-
men und Einrichtungen nach den § 107 GO NRW (Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung) und § 108 GO NRW 
(Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts) ist hier nicht relevant. Soweit gemeindliche Betriebe in der 
Rechtsform des privaten Rechts in den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen sind, ist der Unterneh-
mensbegriff im handelsrechtlichen Sinne anzuwenden. Entsprechend dem Handelsrecht ist es dabei unerheblich, 
ob die Anteile an diesen gemeindlichen Betrieben in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht.  
 
 
2.2.2.4 Sondervermögen als gemeindliche Tochtereinheiten 
 
In der gemeindlichen Bilanz sind die Sondervermögen der Gemeinde, die unter der Rechtsperson „Gemeinde“ 
über einen eigenen Rechnungskreis verfügen, unter einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen (vgl. § 41 Ab-
satz 3 Nummer 1.3.3 GemHVO NRW). Zu solchen gemeindlichen Sondervermögen sind die wirtschaftlichen 
Unternehmen (vgl. § 114 GO NRW) und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit (vgl. § 107 Absatz 2 GO NRW) zu zählen (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 3 GO NRW). Diese 
gemeindlichen Betriebe sind wichtige gemeindliche Einheiten, die nach der für sie geltenden Eigenbetriebsver-
ordnung wirtschaftlich und organisatorisch selbstständig sind und für die daher Sonderrechnungen und eigene 
Jahresabschlüsse verlangt werden (vgl. § 21 EigVO NRW).  
 
Die rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen der Gemeinde stellen ebenso 
besondere gemeindliche Sondervermögen der Gemeinde dar, z. B. eigene Zusatzversorgungskassen oder Ei-
genunfallversicherungen. Für diese Einrichtungen muss dann eine entsprechend abgesonderte Haushalts- und 
Wirtschaftsführung mit einem eigenen Jahresabschluss bestehen (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 4 GO NRW). Alle 
diese gemeindlichen Sondervermögen sind in den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen und von der 
gemeinde voll zu konsolidieren.  
 
 
2.3 Die Arbeitsschritte zum gemeindlichen Gesamtabschluss  
 
2.3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses erfordert eine Vielzahl von „technischen“ Arbeitsschritten 
von der Gemeinde. Für die örtliche Ausgestaltung des Gesamtabschlusses sind dabei die für die Gemeinde gel-
tenden Bilanzierungs- und Bewertungsnormen des gemeindlichen Haushaltsrechts maßgeblich. Es sind aber 
auch die örtlichen Besonderheiten zu berücksichtigen. Die örtlichen Gegebenheiten beeinflussen die Aufstel-
lungsarbeiten der Gemeinde in fachlicher und zeitlicher Hinsicht in wesentlichen Punkten. Einer der wichtigsten 
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Schritte zur Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses ist die Erstellung eines Summenabschlusses aus 
den Einzelabschlüssen der Gemeinde und der gemeindlichen Betriebe.  
 
Ein solcher Summenabschluss wird als Gemeindebilanz II (GB II) bezeichnet, um eine Abgrenzung zu den ein-
zelnen Jahresabschlüssen der gemeindlichen Verwaltung und der Betriebe der Gemeinde zu erreichen, die ent-
weder nach dem NKF oder dem HGB aufgestellt werden. Der aus den Daten dieser Jahresabschlüsse durch 
Überleitung gewonnene Summenabschluss ist anschließend durch verschiedene haushaltsrechtlich bestimmte 
Konsolidierungsmaßnahmen zu einem gemeindlichen Gesamtabschluss umzuformen. Zu den Konsolidierungs-
schritten gehören dabei insbesondere die folgenden Maßnahmen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Konsolidierungen beim gemeindlichen Gesamtabschluss 

 
 

KONSOLIDIERUNGSART 
 

KONSOLIDIERUNGSARBEIT 

Kapitalkonsolidierung 

 
Den Bilanzansatz der in jeweils den Gesamtabschluss 
einbezogenen gemeindlichen Betriebe mit dem Eigenka-
pital des Betriebes zu verrechnen. 

 

Schuldenkonsolidierung 

 
Die Forderungen und Verbindlichkeiten der in den Ge-
samtabschluss einbezogenen gemeindlichen Betriebe 
gegeneinander aufzurechnen. 

 

Aufwands- und Ertragskonsolidierung 

 
Aufwendungen und Erträge aus Geschäften zwischen 
den in den Gesamtabschluss einbezogenen gemeindli-
chen Betrieben gegeneinander aufzurechnen. 
 

Zwischenergebniseliminierung 

 
Aus „Konzernsicht“ die nicht realisierten Gewinne und 
Verluste aus den Beständen zu eleminieren. 
 

Abbildung 626 „Die Konsolidierungen beim gemeindlichen Gesamtabschluss“ 
 
 
2.3.2 Die einzelnen Arbeitsschritte 
 
Durch die dabei von der Gemeinde vorzunehmende rechnerische Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der 
gemeindlichen Verwaltung mit den Jahresabschlüssen der gemeindlichen Betriebe entsteht ein zusammenge-
fasstes Ergebnis, durch das die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde aufgezeigt wird. Die tatsächlichen 
örtlichen Aufstellungsschritte für den gemeindlichen Gesamtabschluss spiegeln dabei das planmäßige Vorgehen 
der Gemeinde zur Herstellung eines Bildes ihrer wirtschaftlichen Gesamtlage, bezogen auf den jeweiligen Ab-
schlussstichtag, wieder. Einige der für die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses vorzunehmenden 
Arbeitsschritte werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Arbeitsschritte beim gemeindlichen Gesamtabschluss 

 
 

ARBEITSSCHRITTE 
 

FESTLEGUNGEN 
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Die Arbeitsschritte beim gemeindlichen Gesamtabschluss 

 
 

ARBEITSSCHRITTE 
 

FESTLEGUNGEN 

Abgrenzung 
des gemeindlichen 

Konsolidierungskreises 
 

 
- welche gemeindlichen Betriebe mit der Gemeinde 

eine Rechtseinheit bilden,  
- an gemeindlichen Betrieben und Vermögensmas-

sen mit Nennkapital die Gemeinde eine Beteiligung 
hält,  

- welche Anstalten von der Gemeinde auf der Grund-
lage der Verordnung über kommunale Unterneh-
men und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen 
Rechts getragen werden, 

-  welche Mitgliedschaften in Zweckverbänden be-
stehen,  

- welche rechtlich selbstständigen kommunalen 
Stiftungen bestehen, bei denen die Gemeinde Stif-
ter ist, 

-        bei welchen sonstigen rechtlich selbstständigen 
Aufgabenträgern die Gemeinde auf Grund 

         rechtlicher Verpflichtung deren finanzielle Existenz 
wesentlich sichert. 

 

 
 
 
 

Aufbereitung 
der Einzelabschlüsse 

der Einheiten  
des Konsolidierungskreises 

 

 
 
 
      

-       Vereinheitlichung des Bilanzstichtags 
-       Anpassen an die gemeindliche Bilanzierung und 

Bewertung (Gemeindebilanz II – GB II) 
-       Anpassen an die gemeindliche Ertrags- und Auf-

wandserfassung (Ergebnisrechnung II – ER II) 
 

 
Erstellen 

eines  
Summenabschlusses 

 

     
-       Addition der aktiven und passiven Bilanzposten aller 

einzelnen Bilanzen auf der Basis der GB II -        
Addition der Ertrags- und Aufwandspositionen der 
einzelnen GUV auf der Basis der ER II 

 

 
Durchführung 

der 
 Konsolidierungsmaßnahmen 

 

 
- Vollkonsolidierung  
         (Kapitalkonsolidierung nach der Erwerbsmethode) 
         (Schuldenkonsolidierung) (Zwischenergebniselimi-

nierung) Aufwands- und Ertragskonsolidierung) 
- Konsolidierung nach der Equity-Methode 
         (Buchwertmethode) 
 

 
Gesamtabschluss 

 

 
- Gesamtergebnisrechnung 
- Gesamtbilanz 
- Gesamtanhang 

-      beizufügen: Kapitalf lussrechnung nach DRS 2  
- Anlagen:  

-  Gesamtlagebericht,  
-  Beteiligungsbericht 

 

Gesamtsteuerung 
 
- Gesamtabschluss- bzw. Gesamtbilanzanalyse für 

die Ausgestaltung der örtlichen Steuerung 
 

Abbildung 627 „Die Arbeitsschritte beim gemeindlichen Gesamtabschluss“ 
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2.3.3 Die Verantwortlichen im Aufstellungsverfahren 
 
2.3.3.1 Die Aufstellung des Entwurfs durch den Kämmerer 
 
Das gesamte Aufstellungsverfahren für den gemeindlichen Gesamtabschluss beinhaltet dabei eine klare Aufga-
benverteilung zwischen dem Kämmerer, dem Bürgermeister und dem Rat der Gemeinde. Der Entwurf des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses mit seinen Anlagen ist vom Kämmerer der Gemeinde aufzustellen, der die Fi-
nanzverantwortung in der Gemeinde innehat (vgl. § 116 Absatz 5 i.V.m. § 95 Absatz 3 GO NRW). Er hat dabei 
die haushaltsrechtliche Generalnorm zu beachten, nach der der gemeindliche Gesamtabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde vermitteln muss. Dieses Gebot gilt unter 
Beachtung des Vollständigkeitsgebots dann als erfüllt, wenn der Entwurf des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
alle vorgesehenen Bestandteile und Anlagen umfasst.  
 
Der Kämmerer hat bei der Aufstellung des Entwurfs des gemeindlichen Gesamtabschlusses auch zu beachten, 
dass der Bürgermeister den von ihm bestätigten Entwurf innerhalb von neun Monaten nach Ablauf des Haus-
haltsjahres dem Rat der Gemeinde zur Bestätigung zuzuleiten hat. Der Kämmerer muss deshalb den von ihm 
aufgestellten und unterzeichneten Entwurf des gemeindlichen Gesamtabschlusses dem Bürgermeister fristge-
recht zur Bestätigung vorlegen.  
 
Für das Aufstellungsverfahren für den gemeindlichen Gesamtabschluss bietet sich eine konkrete örtliche Aufga-
ben- und Terminplanung an. Die Gemeinde sollte vor Ort festlegen, wer welche Abschlussarbeiten bis zu wel-
chem Termin zu erbringen hat, damit der gemeindliche Gesamtabschluss fristgerecht aufgestellt, geprüft und vom 
Rat bestätigt werden kann (vgl. §§ 116 i.V.m. 96 GO NRW). Dabei sind auch die Erfordernisse der Aufstellung 
der Jahresabschlüsse der einzelnen gemeindlichen Betriebe von der Gemeinde zu berücksichtigen. Ein solches 
Regelwerk muss dabei dann auch eine entsprechende Kontrolle und Überwachung der tatsächlichen Aufstellung 
des gemeindlichen Gesamtabschlusses in der vorgesehenen Form beinhalten.  
 
 
2.3.3.2 Die Bestätigung des Entwurfs durch den Bürgermeister 
 
Der Bürgermeister hat den vom Kämmerer aufgestellten Entwurf des gemeindlichen Gesamtabschlusses zu be-
stätigen (vgl. § 116 Absatz 5 GO NRW). Für diese verwaltungsseitige Bestätigung ist keine bestimmte Form vor-
geschrieben. Die Vornahme der Bestätigung durch den Bürgermeister stellt eine funktionale und keine persönli-
che Rechtshandlung dar. Soweit der Bürgermeister die gesetzliche Pflicht aus persönlichen Gründen nicht wahr-
nehmen kann, ist in einem solchen Falle die Bestätigung unter Beachtung der geltenden Vertretungsregelungen 
durch den Vertretungsberechtigten vorzunehmen (vgl. § 68 GO NRW). 
 
Die Bestätigung des gemeindlichen Gesamtabschlusses durch den Bürgermeister kommt dadurch zum Ausdruck, 
dass dieser den ihm vorgelegten Entwurf zu unterzeichnen hat. Er erfüllt mit seiner Bestätigung eine öffentlich-
rechtliche Verpflichtung und bringt damit zum Ausdruck, dass der Entwurf aus seiner Verantwortung heraus rich-
tig und vollständig ist, sofern er dazu keine besonderen Einschränkungen macht oder Hinweise gibt. Seine Unter-
zeichnung beinhaltet daher auch eine Vollständigkeitserklärung dahingehend, dass der Entwurf des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses alle Bestandteile und Anlagen zur Erfüllung seiner Aufgabe enthält, die dafür vorge-
schrieben bzw. notwendig sind.  
 
Der Bürgermeister ist jedoch nicht verpflichtet, den Entwurf des Kämmerers unverändert dem Rat zuzuleiten. 
Wenn aus seiner Sicht ein Bedarf für Änderungen des Entwurfs des Gesamtabschlusses besteht, kann er eigen-
verantwortlich entscheiden, ob diese Änderungen vorgenommen werden sollen. Er kann zum Entwurf auch Ein-
schränkungen machen oder weitere Hinweise geben. Eine Abstimmung mit dem Kämmerer darüber ist sinnvoll 
und sachgerecht, aber nicht verpflichtend. Der Bürgermeister hat im Rahmen der Erteilung seiner Bestätigung 
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außerdem darauf zu achten, dass er den von ihm bestätigten Entwurf des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
innerhalb von neun Monaten nach dem Abschlussstichtag dem Rat zur Prüfung und Bestätigung zuzuleiten hat.  
 
 
2.4 Der NKF-Positionenrahmen 
 
2.4.1 Die Zwecke des NKF-Positionenrahmens 
 
Für die Überleitung der Jahresabschlüsse der Verwaltung der Gemeinde und der einzelnen gemeindlichen Be-
triebe im Rahmen der Vollkonsolidierung bedarf es eines örtlichen Positionenplans der Gemeinde. Das Land stellt 
den Gemeinden dafür einen „NKF-Positionenrahmen für den Gesamtabschluss“, vergleichbar dem landesweit 
geltenden NKF-Kontenrahmen, zur Verfügung entwickeln (vgl. Nr. 1.7.1 des Runderlasses des Innenministeriums 
vom 24.02.2005; SMBl. NRW 6300). Der örtliche Positionenplan soll ermöglichen, dass von der Gemeinde u.a. 
auch örtliche Besonderheiten berücksichtigt werden können, weil betriebliche Einzelabschlüsse mit dem ge-
meindlichen Abschluss zum gemeindlichen Gesamtabschluss zusammenzuführen sind. Die Gemeinde kann 
daher mithilfe des NKF-Positionenrahmens zu der Mindestzahl der Posten für die gemeindliche Gesamtbilanz 
nach § 49 i.V.m. § 41 GemHVO NRW und der Positionen für die gemeindliche Gesamtergebnisrechnung nach § 
49 i.V.m. § 38 GemHVO weitere Untergliederung bestimmen. Durch eine solche ortsbezogene Anpassung kann 
der örtliche Gesamtabschluss die notwendige sachgerechte Aussagekraft und Transparenz erreichen.  
 
Durch den NKF-Positionenrahmen für den gemeindlichen Gesamtabschluss wird jedoch der NKF-Kontenrahmen 
für den gemeindlichen Jahresabschluss nicht berührt, weil sich zwei eigenständige Buchungskreise gegenüber-
stehen und nur in ihren Grundgliederungen übereinstimmen. Ein Zusammenhang zwischen diesen beiden haus-
haltsrechtlichen Gebilden besteht deshalb, weil die gemeindliche Verwaltung die Muttereinheit gegenüber den 
gemeindlichen Betrieben (Tochtereinheiten) ist. Auf den gemeindlichen Gesamtabschluss sind deshalb u.a. die 
Regelungen der §§ 38 und 41 GemHVO NRW entsprechend anzuwenden (vgl. § 49 Absatz 3 GemHVO NRW). 
Der NKF-Positionenrahmen stellt dabei insgesamt ein strukturiertes Ordnungsgerüst für die gemeindliche Ge-
samtbilanz und die Gesamtergebnisrechnung dar und soll deren Aufstellung erleichtern. 
 
 
2.4.2 Erläuterungen zum NKF-Positionenrahmen 
 
2.4.2.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Die gemeindliche Haushaltswirtschaft erfordert es, auch für den Gesamtabschluss der Gemeinde bestimmte 
Vorgaben zu machen. Durch die haushaltsrechtliche Festlegung, dass u.a. die Vorschriften der §§ 38 und 41 
GemHVO NRW für den gemeindlichen Gesamtabschluss anzuwenden sind, besteht eine Mindestgliederung für 
die Gesamtbilanz und die Gesamtergebnisrechnung (vgl. § 49 GemHVO NRW). Die Besonderheiten des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses sollen dabei Berücksichtigung finden. Die Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung sowie den gemeindlichen Gesamtabschluss nach möglichst einheitlichen Maßstäben 
aufzustellen, erfordert inhaltliche Hinweise als Modell für die örtliche Ausgestaltung.  
 
 
2.4.2.2 Hinweise zur Gesamtbilanz 
 
2.4.2.2.1 Zur Aktivseite der Gesamtbilanz 
 
Die in der Gesamtbilanz auf der Aktivseite angesetzten Bilanzposten sind wie in der gemeindlichen Bilanz im 
Einzelabschluss der Verwaltung der Gemeinde nach Fristigkeiten zu gliedern. Die weitere Untergliederung ist 
dabei z. B. von den Besonderheiten der Konsolidierung abhängig. Die Aktivseite der Bilanz wird daher in die 
Bereiche „Immaterielle Vermögensgegenstände“, „Sachanlagen“, „Finanzanlagen“, „Umlaufvermögen“ und „Akti-
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ve Rechnungsabgrenzung“ untergliedert. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen ist insbesondere der 
Geschäfts- oder Firmenwert, getrennt von den sonstigen immateriellen Vermögensgegenständen und den ggf. 
erfolgten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, anzusetzen.  
 
Für den Bereich „Sachanlagen“ in der Gesamtbilanz ist grundsätzlich die Gliederung aus dem Einzelabschluss 
der Verwaltung der Gemeinde zu übernehmen. Im Bereich des Infrastrukturvermögens ist dabei ggf. eine Erwei-
terung der Gliederung vorzunehmen, wenn Stromversorgungsanlagen, Gasversorgungsanlagen, Wasserversor-
gungsanlagen und Abfallbeseitigungsanlagen unter gesonderten Bilanzposten angesetzt werden sollen. In diesen 
Zusammenhang können die Fahrzeuge für den ÖPNV unter dem Bilanzposten „Fahrzeuge“ auch durch einen 
„Davon-Vermerk“ gesondert angesetzt werden.  
 
Im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ ist regelmäßig eine Trennung zwischen dem Vollkonsolidierungskreis angehö-
renden Betrieben und den sonstigen Betrieben vorzunehmen. Dieses gilt entsprechend auch für den Bilanzbe-
reich „Umlaufvermögen“ und die „Aktive Rechnungsabgrenzung“. In Gesamtzusammenhang muss von der Ge-
meinde im Einzelfall geprüft werden, ob ein gesonderter Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehl-
betrag“ angesetzt werden muss. 
 
 
2.4.2.2.2 Zur Passivseite der Gesamtbilanz 
 
Die in der Gesamtbilanz auf der Passivseite angesetzten Bilanzposten sind wie in der gemeindlichen Bilanz im 
Einzelabschluss der Verwaltung der Gemeinde nach Fristigkeiten zu gliedern. Die weitere Untergliederung ist 
dabei z. B. von den Besonderheiten der Konsolidierung abhängig. Die Aktivseite der Bilanz wird daher in die 
Bereiche „Eigenkapital“, „Sonderposten“, „Rückstellungen“, „Verbindlichkeiten“ und „Passive Rechnungsabgren-
zung“ untergliedert.  
 
Im wichtigen Bilanzbereich „Eigenkapital“ ist insbesondere eine Erweiterung um die Posten „Grundkapi-
tal/Stammkapital“, „Kapitalrücklage“, „Gewinnrücklagen“ und „Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung“ 
vorzunehmen. Es können aber unter gesonderten Bilanzposten ggf. auch ein Gewinnvortrag oder ein Verlustvor-
trag sowie ein Gesamtbilanzgewinn oder ein Gesamtbilanzverlust anzusetzen sein. Ein Ausgleichsposten für 
Anteile anderer Gesellschafter dürfte regelmäßig in der Gesamtbilanz auszuweisen sein.  
 
Im Bilanzbereich „Sonderposten“ ist grundsätzlich eine Trennung zwischen dem Vollkonsolidierungskreis angehö-
renden Betrieben und den sonstigen Betrieben vorzunehmen. Der Bilanzbereich „Rückstellungen“ ist um den 
gesonderten Bilanzposten „Steuerrückstellungen“ zu erweitern. Eine Trennung zwischen den voll zu konsolidie-
renden Betrieben und den übrigen gemeindlichen Betrieben ist auch im Bilanzbereich „Verbindlichkeiten“ sowie 
bei der passiven Rechnungsabgrenzung vorzunehmen.  
 
 
2.4.2.3 Hinweise zur Gesamtergebnisrechnung 
 
2.4.2.3.1 Zu den Erträgen in der Gesamtergebnisrechnung 
 
Die in der Gesamtergebnisrechnung enthaltenen ordentlichen Gesamterträge sind nach ihren Arten und danach 
zu untergliedern, ob sie von gemeindlichen Betrieben, die dem Vollkonsolidierungskreis angehören, oder von 
sonstigen Betrieben gemeldet wurden. Die Gesamterträge sind entsprechend in der gemeindlichen Gesamter-
gebnisrechnung nachzuweisen. Zu den gemeindlichen Erträgen gehören die Steuern und ähnliche Abgaben, 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, privat-
rechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstige ordentliche Erträge, aktivierte 
Eigenleistungen und Bestandsveränderungen. Diese Ertragsarten entsprechen den Ertragsarten in der gemeind-
lichen Ergebnisrechnung (vgl. § 2 GemHVO NRW). 
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2.4.2.3.2 Zu den Aufwendungen in der Gesamtergebnisrechnung 
 
Die in der Gesamtergebnisrechnung enthaltenen ordentlichen Gesamtaufwendungen sind nach ihren Arten und 
danach zu untergliedern, ob sie von gemeindlichen Betrieben, die dem Vollkonsolidierungskreis angehören, oder 
von sonstigen Betrieben gemeldet wurden. Die Gesamtaufwendungen sind entsprechend in der gemeindlichen 
Gesamtergebnisrechnung nachzuweisen. Zu den gemeindlichen Aufwendungen gehören die Personalaufwen-
dungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, 
sonstige ordentliche Aufwendungen. Diese Aufwandsarten entsprechen den Aufwandsarten in der gemeindlichen 
Ergebnisrechnung (vgl. § 2 GemHVO NRW). Es ist jedoch zu beachten, dass zu den bilanziellen Abschreibungen 
und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen jeweils eine gesonderte Untergliederung vorzunehmen ist. 
 
 
2.4.2.3.3 Zum Finanzierungsergebnis in der Gesamtergebnisrechnung 
 
Die in der Gesamtergebnisrechnung enthaltenen Gesamtfinanzerträge und Gesamtfinanzaufwendungen sind 
nach ihren Arten und danach zu untergliedern, ob sie von gemeindlichen Betrieben, die dem Vollkonsolidierungs-
kreis angehören, oder von sonstigen Betrieben gemeldet wurden. Die Gesamtfinanzerträge und Gesamtfinanz-
aufwendungen sind entsprechend in der gemeindlichen Gesamtergebnisrechnung nachzuweisen. Zu solchen 
Erträgen gehören die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen/Verlustübernahmen, Beteiligungserträge, Zinser-
träge, Erträge aus assoziierten Beteiligungen und sonstige Finanzerträge. Als Aufwendungen gehören dazu die 
Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen, Zinsaufwendungen, Aufwendungen aus assoziierten Beteili-
gungen und sonstige Finanzaufwendungen. Diese Aufwandsarten entsprechen nicht vollständig den Aufwandsar-
ten in der gemeindlichen Ergebnisrechnung. Gleichwohl wird auf besondere Erläuterungen zu den einzelnen 
Arten verzichtet und auf die übrigen Erläuterungen zum Gesamtabschluss verwiesen.  
 
 
2.4.2.3.4 Zu außerordentlichen Vorgängen in der Gesamtergebnisrechnung 
 
Die in der Gesamtergebnisrechnung enthaltenen außerordentlichen Gesamterträge und Gesamtaufwendungen 
sind danach zu untergliedern, ob sie von gemeindlichen Betrieben, die dem Vollkonsolidierungskreis angehören, 
oder von sonstigen Betrieben gemeldet wurden. Die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen sind entspre-
chend in der gemeindlichen Gesamtergebnisrechnung nachzuweisen. Diese Erträge und Aufwendungen sind wie 
in der gemeindlichen Ergebnisrechnung gegenüber den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen abzugrenzen 
(vgl. § 2 GemHVO NRW). 
 
 
2.4.2.3.5 Zum Gesamtergebnis in der Gesamtergebnisrechnung 
 
In der gemeindlichen Gesamtergebnisrechnung ist das Gesamtergebnis der Gemeinde nachzuweisen. Das Ge-
samtergebnis setzt sich aus verschiedenen Teilergebnissen zusammen. Dazu gehören das ordentliche Gesamt-
ergebnis, das Gesamtfinanzergebnis, das Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und das außeror-
dentliche Gesamtergebnis. Diese Teilergebnisse werden durch die jeweils zuzuordnenden Ertrags- und Auf-
wandsarten bestimmt. Sie führen durch aufgrund einer Summen- und Saldenbildung der Ertrags- und Aufwands-
arten zum Gesamtjahresüberschuss bzw. Gesamtjahresfehlbetrag.  
 
 
2.4.2.3.6 Zur Gewinnverwendung in der Gesamtergebnisrechnung 
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In der Gesamtergebnisrechnung kann von der Gemeinde auch eine Gewinnverwendung abgebildet werden, 
wenn eine solche Ergebnisdarstellung aus örtlichem Bedarf heraus sinnvoll und sachgerecht ist. In solchen Fällen 
sind der Gesamtjahresüberschuss oder der Gesamtjahresfehlbetrag, das anderen Gesellschaftern zuzurechnen-
de Ergebnis (Gewinn oder Verlust), der Gewinnvortrag oder der Verlustvortrag aus dem Vorjahr, die Entnahmen 
aus oder die Zuführungen zur Kapitalrücklage, die Entnahmen aus oder die Zuführungen zur Gewinnrücklage und 
der Gesamtbilanzgewinn bzw. Gesamtbilanzverlust gesondert darzustellen. Die Inhalte dieser einzelnen Positio-
nen ergeben sich dabei aus den in der Gesamtergebnisrechnung vorzunehmenden Zuordnungen von Erträgen 
und Aufwendungen. 
 
 
2.4.3 Die Gesamtübersicht über den NKF-Positionenrahmen 
 
Durch den NKF-Positionenrahmen wird angegeben, in welche Posten der Gesamtbilanz und in welche Positionen 
der Gesamtergebnisrechnung die einzelnen Bilanz- und GuV-Posten der Jahresabschlüsse der zu konsolidieren-
den gemeindlichen Betriebe und der Verwaltung der Gemeinde eingehen sollen. Dadurch wird die Durchführung 
der notwendigen Konsolidierungsschritte im Sinne der wirtschaftlichen Einheit der Gemeinde im Gesamtab-
schluss ausreichend gesichert. Nachfolgend wird ein Überblick zum gemeindlichen NKF-Positionenrahmen gege-
ben (vgl. Abbildung).  
 

 
Der NKF-Positionenrahmen 

 
 

Gesamt- 
bereich 

 

 
Positionen- 

bereich 

 
Positionen- 

gruppe 

Teil A: Gesamtbilanz (Summenbilanz) 

Aktiva 

A1 

 
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erwei-
terung des Geschäftsbetriebs 
 

Aufwendungen für die Ingangsetzung und 
Erweiterung des Geschäftsbetriebs, 
soweit noch bei den Betrieben zulässig 

A2 
 
Immaterielle  
Vermögensgegenstände  
 

 
Immaterielle Vermögensgegenstände,  
getrennt nach: 
- Geschäfts- oder Firmenwert, 
- Sonstige immaterielle Vermögensge-
genstände, 
- Anzahlungen auf immaterielle Vermö-
gensgegenstände 
 

A3 Sachanlagen 

 
Unbebaute Grundstücke und grund-
stücksgleiche  
Rechte (getrennt nach Grundstücksnut-
zung)  
Bebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche 
Rechte (getrennt nach der Bebauung) 
Infrastrukturvermögen (getrennt nach 
Arten) 
Bauten auf fremdem Grund und Boden 
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
Maschinen und technische Anlagen, 
Fahrzeuge 
Betriebs- und Geschäftsausstattung 
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

7. Abschnitt GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2497 

 
A4 

 
Finanzanlagen 

 
Anteile an verbundenen Unternehmen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
Anteile an assoziierten Unternehmen 
Übrige Beteiligungen 
Sondervermögen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
Wertpapiere des Anlagevermögens 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
Ausleihungen  
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis, 
Art der gemeindlichen Betriebe und 
Sonstige) 
 

A5 Umlaufvermögen 

 
Vorräte 
Forderungen 
Sonstige Vermögensgegenstände 
Wertpapiere des Umlaufvermögens 
Liquide Mittel 
 

 
A6  

 
Aktive Rechnungsabgrenzung 

 
Aktive latente Steuern (aus Einzelab-
schlüssen) 
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung 
 

 
A7 

 
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 

 
Nicht durch Eigenkapital gedeckter 
Fehlbetrag 

Passiva 

 
P1 

 
Eigenkapital 

 
Allgemeine Rücklage 
Sonderrücklagen 
Ausgleichsrücklage 
Ergebnisvorträge 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
Gesamtbilanzgewinn/Gesamtbilanzverlust 
Ausgleichsposten für Anteile anderer 
Gesellschafter 
 

 
P2 

 
Sonderposten 

 
Sonderposten für Zuwendungen 
Sonderposten für Beiträge 
Sonderposten für den Gebührenausgleich 
Sonstige Sonderposten 
 

 
P3 

 
Rückstellungen 

 
Pensionsrückstellungen 
Rückstellungen für Deponien und Altlas-
ten 
Instandhaltungsrückstellungen 
Steuerrückstellungen 
Sonstige Rückstellungen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
 

 
P4 

 
Verbindlichkeiten 

 
Anleihen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
Verbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
Liquiditätssicherung 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen  wirtschaftlich gleich-
kommen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
Sonstige Verbindlichkeiten  
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
 

 
P5 

 
Passive Rechnungsabgrenzung 

 
Passive Rechnungsabgrenzung 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
 

Teil B: Gesamtergebnisrechnung (Summenergebnisrechnung) 
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Ordentliche 
Gesamt- 
erträge 

E1 
 
Steuern und ähnliche Abgaben 
 

 
Steuern und ähnliche Abgaben 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
 

E2 
 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 

 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
 

 
E3 

 

 
Sonstige Transfererträge 
 

 
Sonstige Transfererträge 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
 

 
E4 

 

 
Öffentlich-rechtliche  
Leistungsentgelte 
 

 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
 

 
E5 

 

 
Privatrechtliche  
Leistungsentgelte 
 

 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
 

 
E6 

 

 
Kostenerstattungen und  
Kostenumlagen 
 

 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 

 
E7 

 

 
Sonstige ordentliche Erträge 
 

 
Sonstige ordentliche Erträge 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
 

 
E8 

 
Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen 

 
E9 

 
Bestandsveränderungen Bestandsveränderungen 

 
 

A1 
 

Personalaufwendungen 
Personalaufwendungen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 

 
 

A2 
 

 
Versorgungsaufwendungen 
 

Versorgungsaufwendungen 

 
 

A3 
 

 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 

 
 

A4 
 

 
Bilanzielle Abschreibungen 
 

Bilanzielle Abschreibungen 
(unter Berücksichtigung der Bilanzgliede-
rung und des Vollkonsolidierungskreises) 

 
 

A5 
 

 
Transferaufwendungen 
 

 
Transferaufwendungen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
 

 
 

A6 
 

 
Sonstige ordentliche  
Aufwendungen 
 

 
Steuern vom Einkommen und Ertrag 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
Sonstige Steuern 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
Latente Steuern aus den Einzelabschlüs-
sen 
Aufwendungen aus Verlustübernahmen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
Übrige sonstige ordentliche Aufwendun-
gen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
 

Ordentliches 
Gesamt- 
ergebnis 

 
S1 

 
Ordentliches Gesamtergebnis Saldo aus E 1 bis E 9 und A 1 bis A 6 

Gesamt- 
finanz- 
erträge 

und 
Gesamt- 
finanz- 

 
F1 

 
Erträge aus Gewinnabführungsverträ-
gen/Verlustübernahmen 

 
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
Erträge aus Verlustübernahmen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
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aufwen- 
dungen   

F2 
 

Beteiligungserträge 

 
Beteiligungserträge 
- von verbundenen Unternehmen der 
Vollkonsolidierung 
- von Sondervermögen 
- von Sonstigen 
 

 
F3 

 

Zinserträge und sonstige 
Finanzerträge 

 
Zinserträge 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
Erträge aus assoziierten Beteiligungen 
(ggf. nach Arten) 
Sonstige Finanzerträge 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
 

 
F4 

 
Aufwendungen aus  
Gewinnabführungsverträgen 

 
Aufwendungen aus Gewinnabführungs-
verträgen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
 

 
F5 

 
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwen-
dungen 

 
Zinsaufwendungen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
Aufwendungen aus assoziierten Beteili-
gungen 
(ggf. nach Arten) 
Sonstige Finanzaufwendungen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige) 
 

 
Gesamt- 
finanz- 

ergebnis 
 

 
S2 

 
Gesamtfinanzergebnis Saldo aus F 1 bis F 5 

 
Gesamt- 
ergebnis 

der 
laufenden 
Geschäfts- 

tätigkeit 
 

 
S3 

 

Gesamtergebnis der laufenden 
Geschäftstätigkeit Saldo aus S 1 und S 2 

Außer- 
ordentlich 

AE1 
 
Außerordentliche  
Gesamterträge 
 

 
Außerordentliche Gesamterträge 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige 

AE2 

 
Außerordentliche  
Gesamtaufwendungen 
 

 
Außerordentliche Gesamtaufwendungen 
(getrennt nach Vollkonsolidierungskreis 
und Sonstige 
 

 
Außer- 

ordentliches 
Gesamt- 
ergebnis  

 

S4 Außerordentliches  
Gesamtergebnis Saldo aus AE1 und AE2 

 
Gesamt- 
jahres- 

überschuss/ 
Gesamt- 
jahres- 

fehlbetrag 
  

S5 

 
Gesamtjahresüberschuss/ 
Gesamtjahresfehlbetrag 
 

Saldo aus S3 und S4 

Gewinn- 
verwendung 

G1 
 
Gesamtjahresüberschuss/ 
Gesamtjahresfehlbetrag 
 

Gesamtjahresüberschuss 
Gesamtjahresfehlbetrag 

G2 
 
Anderen Gesellschaftern 
zuzurechnendes Ergebnis 
 

Anderen Gesellschaftern zuzurechnender 
Gewinn 
Anderen Gesellschaftern zuzurechnender 
Verlust 
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G3 
 
Gewinnvortrag/Verlustvortrag 
as dem Vorjahr 
 

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 
Verlustvortrag aus dem Vorjahr 

G4 
 
Entnahmen/Zuführungen 
Kapitalrücklage 
 

Entnahmen aus der Kapitalrücklage 
Zuführungen zur Kapitalrücklage 

G5 

 
Entnahmen/Zuführungen 
Gewinnrücklage 
 

Entnahmen aus der Gewinnrücklage 
Zuführungen zur Gewinnrücklage 

 
Gesamt- 
bilanz- 

gewinn/ 
Gesamt- 
bilanz- 
verlust  

 

S6 
 
Gesamtbilanzgewinn/ 
Gesamtbilanzverlust 
 

Saldo aus G1 bis G5 

     
 

Abbildung 628 „Der NKF-Positionenrahmen“ 
 
Den Gemeinden bleibt bei diesem Positionenrahmen für den NKF-Gesamtabschluss noch ein ausreichender 
Spielraum für den Aufbau und die Ausgestaltung ihres örtlichen Positionenplans und das notwendige Buchungs-
geschehen für die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses. 
 
 
2.5 Der örtliche Positionenplan 
 
2.5.1 Die Zwecke des Positionenplans 
 
Im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses wird von der Gemeinde ein örtlicher Positio-
nenplan benötigt, um eine einheitliche Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung zu ermöglichen, die auf dem 
Einzelabschluss der gemeindlichen Verwaltung aufbaut. Die Einzelabschlüsse der gemeindlichen Betriebe kön-
nen dadurch im Rahmen der Vollkonsolidierung in die Struktur der Bestandteile des Gesamtabschlusses überge-
leitet werden. Im Rahmen einer Gesamtabschlussrichtlinie sollen mithilfe des örtlichen Positionenplans möglichst 
sinnvolle und sachgerechte Meldungen durch die gemeindlichen Betriebe für die Aufstellung des Gesamtab-
schlusses der Gemeinde erreicht und gesichert werden.  
 
Der örtliche Positionenplan ist von der Gemeinde unter Einbeziehung der örtlichen Gegebenheiten und Bedürf-
nisse aus dem Positionenrahmen für den NKF-Gesamtabschluss zu entwickeln (vgl. Nr. 1.7.1 des Runderlasses 
des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW 6300). Er muss u.a. auch die notwendigen Positionen für 
betriebliche Daten enthalten, damit die gemeindlichen Betriebe ihre Meldepflichten zutreffend und ausreichend 
erfüllen können. Diese Gegebenheiten erfordern ggf. auch eine oder mehrere auf den Einzelfall bzw. den einzel-
nen Betrieb ausgerichtete Überleitungsrechnungen, sofern nicht bereits in den Betrieben der Gemeinde nach den 
für die gemeindliche Verwaltung geltenden Regelungen gebucht wird.  
 
 
2.5.2 Die Bestandteile des Positionenplans 
 
Der örtliche Positionenplan der Gemeinde muss unter Berücksichtigung der einschlägigen Gliederungsvorgaben 
für die gemeindliche Gesamtergebnisrechnung und die Gesamtbilanz sowie des Positionenrahmens die auf die 
örtlichen Verhältnisse abgestellten Abschlusspositionen für den gemeindlichen Gesamtabschluss beinhalten. Die 
haushaltsrechtlichen Vorgaben für den Aufbau der Gesamtbilanz bzw. für den Aufbau der Gesamtergebnisrech-
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nung sind dabei maßgeblich. Die Kontierung der Gemeinde sowie ihrer Betriebe kann bei der Ausgestaltung des 
örtlichen Positionenplans bereits Berücksichtigung finden.  
 
Im örtlichen Positionenplan muss daher insgesamt festgelegt und aufgezeigt werden, in welche Positionen der 
Summenbilanz die Bilanzposten der zu konsolidierenden gemeindlichen Betriebe eingehen sollen. Der Aufbau 
der Summenbilanz ist dabei auf die Gliederung der Bilanz im gemeindlichen Jahresabschluss auszurichten (vgl. § 
41 GemHVO NRW). Weiterhin muss festgelegt und aufgezeigt werden, in welche Positionen der Summenergeb-
nisrechnung die GuV-Positionen der zu konsolidierenden Betriebe der Gemeinde eingehen sollen. Der Aufbau 
der Summenergebnisrechnung ist dabei auf die Gliederung der Ergebnisrechnung nach § 38 i.V.m. § 2 GemHVO 
NRW auszurichten.  
 
 
2.6 Die örtliche Gesamtabschlussrichtlinie  
 
2.6.1 Allgemeine Bedingungen 
 
Die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses erfordert umfangreiche Abstimmungsgespräche der Ge-
meinde mit ihren gemeindlichen Betrieben. Durch eine fundierte Vorarbeit können die notwendigen Strukturen 
zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben dafür geschaffen werden. Es gilt dabei, die Pflichten 
der gemeindlichen Betriebe genau zu bestimmen, um die eigentlichen Konsolidierungsvorgänge zu erleichtern 
und ggf. auch erst möglich zu machen. Um die Aufstellungsarbeiten dauerhaft zu sichern, sollten die notwendigen 
Vorgaben und Bestimmungen in einer örtlichen „Gesamtabschlussrichtlinie“ geregelt werden, in deren Erstellung 
der Rat der Gemeinde eingebunden sein sollte. 
 
In diesem Rahmen ist von der Gemeinde zu prüfen, ob mit einer örtlichen Gesamtabschlussrichtlinie die ge-
wünschten Mitwirkungspflichten der gemeindlichen Betriebe als Tochtereinheiten erreicht werden, damit die not-
wendigen betrieblichen Daten für die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses geliefert werden. Die 
Gemeinde muss prüfen, ob dafür Gründungsverträge oder Satzungen für die in § 116 GO NRW bezeichneten 
gemeindlichen Betriebe geändert oder ergänzt werden müssen, damit ihr das Recht eingeräumt wird, von den 
Betrieben die Aufklärung und die Nachweise verlangen zu können, die für die Aufstellung des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses erforderlich sind (vgl. § 118 GO NRW). Sie sollte zudem prüfen und festlegen, wie und in 
welchem Umfang ein örtliches Berichtssystem für die „wirtschaftliche Einheit“ aufgebaut wird. 
 
 
2.6.2 Die Gestaltung der örtlichen Richtlinie 
 
Im Hinblick auf die, in Abhängigkeit von der jeweiligen gemeindlichen Organisationseinheit, unterschiedlichen 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sollte die Gesamtabschlussrichtlinie der Gemeinde nicht nur allgemeine 
Festlegungen enthalten. Sie sollte insbesondere die notwendigen Regelungen über örtliche Konsolidierungssach-
verhalte und die anzuwendenden Konsolidierungstechniken enthalten. Weiterhin sollte die Richtlinie auch Festle-
gungen darüber treffen, welche Angaben von welchem Betrieb an welche Adressaten mit welcher Frist zu liefern 
sind, um die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses möglich zu machen. Dabei ist ein Terminplan 
unverzichtbar, mit dem in einem festzulegenden Zeitrahmen die Abgabe- und Fertigstellungstermine im Einzelnen 
bestimmt werden.  
 
Es bietet sich in diesem Zusammenhang an, der Richtlinie eine Übersicht beizufügen, in der die für die Aufstel-
lung des gemeindlichen Gesamtabschlusses verantwortlichen Stellen und Personen in der gemeindlichen Verwal-
tung und den gemeindlichen Betrieben mit sämtlichen Erreichbarkeitsdaten enthalten sind. In diesem Zusam-
menhang sollte der örtliche Terminplan auch die Termine enthalten, die bis zur Bestätigung des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses durch den Rat der Gemeinde einschließlich seiner Bekanntmachung und Veröffentlichung 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

7. Abschnitt GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2502 

sowie der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde einzuhalten sind. Nachfolgend werden einige Gliederungspunkte für 
eine örtliche Gesamtabschlussrichtlinie aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
  

 
Die Gliederung einer Gesamtabschlussrichtlinie 

 
 

ABSCHNITT 
 

INHALT DES ABSCHNITTS 

A 
 

Aufgaben und Zweck der Gesamtabschlussrichtlinie 
 

B 
 

Grundlagen der gemeindlichen Gesamtrechnungslegung 
 

C 
 

Vorbereitung der Einzelabschlüsse für die Konsolidierung (GB II) 
 

D 
 

Durchführung der Konsolidierungsschritte 
 

E 
 

Erstellung der Bestandteile und Anlagen des Gesamtabschlusses 
 

 
F 

 
Prüfung des Gesamtabschlusses 

 

 
G 

 
Beschlussfassung über den Gesamtabschluss 

und Entlastung des Bürgermeisters  
 

 
H 
 

 
Örtliche Gesamtsteuerung 

 

 
J 
 

 
Bekanntmachung, Verfügbarhalten und Aufbewahrung 

der Gesamtabschlussunterlagen 
 

I 
 

Anlagen zur Gesamtabschlussrichtlinie 
 

Abbildung 629 „Die Gliederung einer Gesamtabschlussrichtlinie“ 
 

Für die Gemeinde bietet es sich ggf. auch an, örtlich gestaltete Formulare, Checklisten und andere Arbeitsmittel 
für die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses förmlich in die Gesamtabschlussrichtlinie aufzuneh-
men bzw. ihr als Anlagen beizufügen, z. B. der örtliche Positionenplan. Die konkrete Ausgestaltung der gesamten 
örtlichen Unterlagen zur Aufstellung des Gesamtabschlusses sind unter Berücksichtigung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Konzernrechnungslegung (GoK) festzulegen. Dabei sind die örtlichen Bedürfnisse durch die Ge-
meinde ausreichend zu berücksichtigen und ggf. weitere Vorgaben für die Arbeiten vor Ort zu machen. 
 
 
2.7 Der Gesamtabschlussterminplan 
 
Die Gemeinde muss, um die gesetzlich bestimmten Termine für den gemeindlichen Gesamtabschluss einzuhal-
ten, einen eigenen Zeit- und Aufgabenplan erstellen und diesen ggf. jährlich kalendermäßig aktualisieren. Sie 
muss dabei die haushaltsrechtlich gesetzten Terminvorgaben beachten, nach denen der gemeindliche Gesamt-
abschluss, bezogen auf den jährlichen Abschlussstichtag 31. Dezember des gemeindlichen Haushaltsjahres, 
innerhalb der ersten neun Monate nach dem Abschlussstichtag, also bis zum 30. September des Folgejahres, 
aufzustellen ist (vgl. § 116 Absatz 5 Satz 1 GO NRW). Der Rat der Gemeinde hat dann bis spätestens 31. De-
zember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Gesamt-
abschluss durch Beschluss zu bestätigen (vgl. § 116 Absatz 1 Satz 4 i.V.m. § 96 GO NRW). Nachfolgende wer-
den einige Eckpunkte für einen örtlichen Zeitplan aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
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Eckpunkte für einen örtlichen Zeitplan für den Gesamtabschluss 
 

 
-   Termin für die Gesamtabschlussrichtlinie einschließlich Änderungen und Ergänzungen. 
 
 
-   Termin für die Durchführung der letzten Zahlungen und Buchungen. 
 
 
-   Termin für die Saldenabstimmungen. 
 
 
-   Termin für festgestellte Jahresabschlüsse und Gemeindebilanzen II. 
 
 
-   Termin für ergänzende Informationen und Berichte, z. B. für den Gesamtlagebericht. 
 
 
-   Termin für die Durchführung der konsolidierungsvorbereitenden Maßnahmen. 
 
 
-   Termin für die Durchführung der Konsolidierung. 
 
 
-   Termin für die Vorlage des aufgestellten Gesamtabschlusses an den Bürgermeister. 
 
 
-   Termin für die Zuleitung an den Rat der Gemeinde. 
 
 
-  Termin für die Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat. 
 
 
-  Termin für die Anzeige an die Aufsicht und die öffentliche Bekanntmachung. 
 

Abbildung 630 „Eckpunkte für einen örtlichen Zeitplan für den Gesamtabschluss“ 
 
Die örtlichen Gegebenheiten erfordern eine sorgsam abgestimmte Zeit- und Aufgabenplanung durch die Gemein-
de unter Einhaltung der Entscheidungskompetenzen der gemeindlichen Organe. Dabei sind aber auch sowohl die 
unterschiedlichen Verhältnisse der gemeindlichen Verwaltung zu den einzelnen Betrieben und der damit verbun-
dene Abstimmungsbedarf zu berücksichtigen. Ebenso müssen die verfügbaren Personalressourcen sowie die 
softwaretechnische Unterstützung in fachlicher und zeitlicher Hinsicht in die Planungen einbezogen werden.  
 
 
2.8 Die Buchführung für den Gesamtabschluss 
 
Die jährliche Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses unter Einhaltung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung bedingen entspre-
chende Buchführungspflichten für die Gemeinde und eine den jeweiligen örtlichen Verhältnissen angepasste 
gemeindliche Buchführung (vgl. § 116 Absatz 1 GO NRW). Die Buchführung ist z. B. für die Zusammenführung 
des Jahresabschlusses der gemeindlichen Verwaltung mit den Jahresabschlüssen der Betriebe der Gemeinde 
insgesamt, aber insbesondere für die Kapital- und der Schuldenkonsolidierung, für die Aufwands- und Ertrags-
konsolidierung u.a. notwendig. An die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung für den gemeindlichen Gesamtab-
schluss sind dabei die gleichen Anforderungen zu stellen wie an die Buchführung der Geschäftsvorfälle der ge-
meindlichen Verwaltung (vgl. § 27 GemHVO NRW).  
 
Die örtliche Ausgestaltung der Buchführung für den gemeindlichen Gesamtabschluss sowie die Festlegungen 
über ein bedarfsgerechtes Buchführungssystem obliegen der Gemeinde dabei in eigener Verantwortung. Das 
örtlich eingesetzte Buchführungssystem muss aber so beschaffen sein, dass der gemeindliche Gesamtabschluss 
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unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt wird. Er muss seine Aufgabe, ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der 
Gemeinde zu vermitteln, erfüllen können (vgl. § 116 Absatz 1 GO NRW). Zur Sicherung der Einhaltung dieser 
Vorgaben ist örtlich zu entscheiden, ob es sinnvoll und sachgerecht ist, die örtliche Gesamtabschlussrichtlinie um 
eine Kontierungsrichtlinie mit entsprechenden Erläuterungen zu ergänzen.  
 
Mit einer örtlichen Kontierungsrichtlinie können die für den gemeindlichen Gesamtabschluss notwendigen Buch-
führungsarbeiten bzw. die Buchungspraxis durch die gemeindliche Verwaltung und die Betriebe der Gemeinde 
sichergestellt werden. Dadurch kann dann eine Gleichbehandlung der Geschäftsvorfälle zwischen der gemeindli-
chen Verwaltung und den Betrieben der Gemeinde erreicht und unsichere Überleitungsrechnungen möglichst 
vermieden werden. Die Buchführung muss dabei sicherstellen, dass sich die Grundlagen und die notwendigen 
Schritte für den gemeindlichen Gesamtabschluss in ihrer Entstehung und sachlichen Zuordnung nachverfolgen 
lassen. Außerdem soll durch diese gemeindliche Buchführung u.a. auch dem Vollständigkeitsgebot und dem 
Richtigkeitsgebot Genüge getan werden. Die Gemeinde hat zudem die Aufbewahrungspflichten zu beachten, die 
auch für den gemeindlichen Gesamtabschluss gelten, denn unter dem dort verwendeten Begriff „Jahresabschlüs-
se“ wird auch der gemeindliche Gesamtabschluss verstanden (vgl. § 58 GemHVO NRW). 
 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der DV-Buchführung zu ach-
ten. Es muss gesichert sein, dass die verwendeten Daten und Informationen vor der Durchführung der Konsoli-
dierungsmaßnahmen richtig aufgezeichnet und abgebildet werden. Die Gemeinde muss den Konsolidierungspro-
zess in den einzelnen Schritten überwachen und ggf. automatisierte Kontrollen im verwendeten IT-System ein-
richten. Die einzelnen Arbeitsschritte bieten dazu eine Möglichkeit, z. B. die Übernahme der betrieblichen Einzel-
abschlüsse in den Summenabschluss. Mit der Kapitalkonsolidierung und der Aufwands- und Ertragskonsolidie-
rung bestehen weitere Gegebenheiten, um Differenzen bei der DV-Buchführung zu erkennen und Fehlerkorrektu-
ren vorzunehmen. Die DV-Buchführung für den gemeindlichen Gesamtabschluss muss deshalb auch aus einer 
Gesamtsicht betrachtet werden.  
 
 
2.9 Die Schaffung organisatorischer Voraussetzungen und technischer Unterstützung 
 
2.9.1 Die Verpflichtungen der Gemeinde 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Möglichkeiten darauf hinzuwirken, dass ihr von den gemeindli-
chen Betrieben alle notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, die für die Aufstel-
lung des Gesamtabschlusses erforderlich sind (vgl. § 118 GO NRW). Die Vorschrift soll der ordnungsgemäßen 
Durchführung der Aufstellung des Gesamtabschlusses dienen und diese gewährleisten. Die landesrechtliche 
Regelung lässt dabei die geltenden handelsrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Vorschriften unberührt. Diese 
Sachlage bedingt, dass die Gemeinde durch die landesgesetzliche Regelung kein unmittelbares Eingriffsrecht auf 
ihre Betriebe hat, soweit die bundesrechtlichen Vorschriften berührt werden oder etwas anderes beinhalten. Die 
Gemeinde muss sich gleichwohl bei der Ausgestaltung von Gründungsverträgen oder Satzungen für ihre ge-
meindlichen Betriebe auch ihre Informationsrechte auch im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sichern. 
Die Umsetzung der Verpflichtung der Gemeinde soll daher gewährleisten, dass die für den Gesamtabschluss 
benötigten Informationen tatsächlich von den gemeindlichen Betrieben zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
2.9.2 Die Schaffung von Arbeitsvoraussetzungen 
 
Die Gemeinde obliegen umfangreiche Vorbereitungen und entsprechende Vorarbeiten für die Aufstellung des 
gemeindlichen Gesamtabschlusses. Andererseits müssen die dafür festgelegten allgemeinen Verfahrensweisen 
und andere verbindliche Vorgaben, z. B. Zuständigkeiten und Terminpläne, nicht nur beim ersten Gesamtab-
schluss, sondern jährlich zu jedem neuen Gesamtabschluss der Gemeinde anwendbar sein, aber auch von den 
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Beteiligten tatsächlich angewendet werden. Die Erstellung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses erfordert 
daher eine möglichst leistungsfähige und wirtschaftliche Gestaltung des Aufstellungsverfahrens. Die Gemeinde 
hat aber auch die dafür notwendigen organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen sowie die notwendige 
technische Unterstützung bereitzustellen (vgl. Abbildung). 
 

 
Organisation und Unterstützung beim gemeindlichen Gesamtabschluss 

 
 
- Harmonisierung der Buchführung, möglichst durch die Einführung eines Einheitskontenplans für die Verwal-

tung und die gemeindlichen Betriebe, die vollkonsolidiert werden. 
 

 
- Regelungen über die Saldenabstimmungen mit den in den Gesamtabschluss einbezogenen gemeindlichen 

Betrieben und über die Klärung von Buchungsdifferenzen. 
 

 
- Festlegung und Einrichtung eines organisatorischen Auflaufs sowie eine Festlegung von örtlichen und 

fachlichen Zuständigkeiten, um eine Rechnungslegung für den Gesamtabschluss zu ermöglichen. 
 
 
- Geeignete Software als technische Unterstützung zur Durchführung der Aufstellung des Gesamtabschlus-

ses bzw. der Konsolidierungsschritte. 
 
 
- Richtlinien, die dazu dienen, die in den Gesamtabschluss einzubeziehenden gemeindlichen Betriebe zu 

einer möglichst einheitlichen Bilanzierung und Bewertung bei dem eigenen Jahresabschluss anzuhalten, 
um bei der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses ggf. Anpassungsmaßnahmen zu vermeiden. 

 
Abbildung 631 „Organisation und Unterstützung beim gemeindlichen Gesamtabschluss“ 

 
Das gemeindliche Haushaltsrecht enthält zur Gestaltung des Konsolidierungsprozesses keine besonderen Vor-
gaben, sodass für die Gemeinden ein Gestaltungsspielraum besteht, der unter Berücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten auszufüllen ist. Im gemeindlichen Bereich sollen daher aufgrund von Erfahrungen aus der Praxis 
der Aufstellung von handelsrechtlichen Konzernabschlüssen die notwendigen Vorkehrungen dauerhaft getroffen 
werden, um die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses jährlich innerhalb der gesetzlich bestimmten 
Fristen bewältigen zu können.  
 
 
3. Der erste gemeindliche Gesamtabschluss 
 
3.1 Der Bedarf für örtliche Festlegungen 
 
Viele Gemeinden haben in den vergangenen Jahren einzelne Aufgabenbereiche ausgegliedert und verfügen 
nunmehr neben der gemeindlichen Verwaltung über zahlreiche selbstständige gemeindliche Betriebe (verbunde-
ne Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen). Durch den Gesamtabschluss wird eine Zusammenführung 
(Konsolidierung) des Jahresabschlusses der gemeindlichen Verwaltung mit den Jahresabschlüssen der gemeind-
lichen Betriebe erreicht. Dadurch wird nicht nur wieder ein vollständiger Überblick über die gesamte Ertrags- und 
Finanzsituation der Gemeinde möglich, sondern es wird auch die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde (ein-
schließlich der Vermögens- und Schuldenlage) aufgezeigt.  
 
In welchem Umfang der Gesamtabschluss von der Gemeinde aufzustellen ist, wird u.a. dadurch beeinflusst, zu 
welchem Zeitpunkt die Gemeinde ihre gemeindlichen Betriebe „erworben“ hat. Dieser Zeitpunkt ist betriebsbezo-
gen sehr unterschiedlich. Im Rahmen der örtlichen Aufstellungsarbeiten für den gemeindlichen Gesamtabschluss 
dürften von der Gemeinde eine Vielzahl von Entscheidungen zu treffen sein, bei denen insbesondere die örtlichen 
Verhältnisse sowie eigene Wesentlichkeits- und Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte zu berücksichtigen sind. 
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3.2 Die Erstkonsolidierung 
 
3.2.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Der erste gemeindliche Gesamtabschluss bringt mit sich, dass die Jahresabschlüsse der gemeindlichen Verwal-
tung mit den Jahresabschlüssen der gemeindlichen Betriebe zu einer wirtschaftlichen Sachgesamtheit zusam-
mengeführt werden. Die Aufstellung des ersten Gesamtabschlusses wird deshalb auch als Erstkonsolidierung 
bezeichnet. Die Gesamtbilanz entsteht dabei dadurch, dass die Werte der Vermögensgegenstände und Schulden 
der gemeindlichen Verwaltung mit den Werten der Vermögensgegenstände und Schulden der gemeindlichen voll 
zu konsolidierenden Betriebe über die Summenbilanz zusammengeführt werden. Der in der gemeindlichen Bilanz 
im Bereich „Finanzanlagen“ angesetzte Beteiligungsbuchwert an den jeweiligen gemeindlichen Betrieben wird 
dabei durch diese Zusammenführung ersetzt und deshalb nicht übernommen.  
 
Bei diesem Konsolidierungsvorgang werden vielmehr die Anteile der Gemeinde an ihren Betrieben gegen das in 
ihrer Bilanz anteilige Eigenkapital (Anteile an diesen Betrieben) aufgerechnet. Dieser Vorgang bedeutet bei voll 
zu konsolidierenden Betrieben, dass der Beteiligungsbuchwert in der Bilanz der Gemeinde durch die einzelnen 
Vermögensgegenstände und Schulden der jeweils einbezogenen gemeindlichen Betriebe ersetzt wird. Der Ein-
beziehung von gemeindlichen Betrieben in den ersten Gesamtabschluss der Gemeinde sind, unabhängig davon, 
ob eine Vollkonsolidierung oder eine Equitykonsolidierung erfolgt, die Wertverhältnisse im Zeitpunkt des „fiktiven“ 
Erwerbs bzw. der Wertermittlung (Erwerbsstichtag) der gemeindlichen Betriebe zugrunde zu legen. Dabei ist es 
von der Wahl des Erwerbsstichtages abhängig, in welchem wertmäßigen Umfang der erste gemeindliche Ge-
samtabschluss aufzustellen ist.  
 
 
3.2.2 Die Festlegung eines Erwerbsstichtages 
 
3.2.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die erstmalige Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses nach den Vorschriften des gemeindlichen 
Haushaltsrechts und unter Anwendung von Vorschriften des Handelsgesetzbuches stellt eine besondere Fallge-
staltung für die Gemeinde dar. Sie erfordert insbesondere eine Festlegung des Beginns des Zeitraums der wirt-
schaftlichen Einheit „Gemeinde“, damit der erste gemeindliche Gesamtabschluss die ihm obliegende Aufgabe, ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtla-
ge der Gemeinde zu vermitteln, erfüllen kann. Dazu muss die Gemeinde auch den maßgeblichen Bewertungs-
zeitpunkt bzw. den Zeitpunkt der erstmaligen Kapitalkonsolidierung festlegen.  
 
Dieser Zeitpunkt wird als Erwerbsstichtag bezeichnet, zu dem für die erste Konsolidierung die bilanziellen Wert-
ansätze auf der Grundlage der tatsächlichen Verhältnisse, betrachtet als „fiktive“ Anschaffung oder Errichtung 
eines gemeindlichen Betriebes, bestimmt werden. Dadurch kann ein „Konzernwirtschaftjahr“ beginnen, dass 
entsprechende Abstimmung zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den gemeindlichen Betrieben erfordert. 
Außerdem wird durch die Festlegung des Zeitpunktes die für den gemeindlichen Gesamtabschluss vorgesehene 
Kapitalflussrechnung ermöglicht.  
 
Unter Berücksichtigung, dass zwar der Abschlussstichtag für den ersten Gesamtabschluss gesetzlich bestimmt 
wurde (nach § 2 NKFEG der 31. Dezember 2010), wurde jedoch nicht gleichzeitig festgelegt, wann die Betrach-
tung und Bewertung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde beginnt. Die Gemeinde muss daher aus dem 
o.a. Datum heraus den örtlich sachgerechten Erwerbsstichtag eigenverantwortlich festlegen. Dabei ist es in An-
lehnung an die Einführung des NKF sachlich sinnvoll, entweder den Eröffnungsbilanzstichtag der Gemeinde oder 
den Jahresbeginn vor dem ersten Abschlussstichtag als Erwerbszeitpunkt für den gemeindlichen Gesamtab-
schluss zu bestimmen.  
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3.2.2.2 Der Eröffnungsbilanzstichtag als fiktiver Erwerbszeitpunkt 
 
Der Erwerbsstichtag stellt den Ausgangspunkt für die Einbeziehung der gemeindlichen Betriebe in den örtlichen 
Gesamtabschluss dar. Dieser könnte in Zusammenhang mit der Einführung des NKF gebracht werden, sodass 
der jeweilige Eröffnungsbilanzstichtag der Gemeinde auch den Erwerbsstichtag darstellen würde. Für einen sol-
chen Erwerbsstichtag spricht, dass die gemeindlichen Betriebe für diesen Zeitpunkt mit dem vorsichtig geschätz-
ten Zeitpunkt zu bewerten waren und daher ein „Marktwert“ festzustellen bzw. diesem nahe zu kommen war, 
auch wenn gesetzlich Bewertungsvorgaben gemacht wurden und Bewertungsvereinfachungen zugelassen wa-
ren. Außerdem ist gesetzlich bestimmt worden, dass die für den Eröffnungsbilanzstichtag ermittelten vorsichtig 
geschätzten Zeitwerte für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das ge-
meindliche Vermögen gelten (vgl. § 92 Absatz 3 GO NRW).  
 
Mit einer solchen Festlegung wäre für die Gemeinde der Vorteil verbunden, dass alle gemeindlichen Betriebe 
stichtagsbezogen bewertet und entsprechend ihrer Zweckbestimmung aus Sicht der Gemeinde unter den „Fi-
nanzanlagen“ in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz angesetzt wurden. Außerdem stehen die für die gemeindli-
chen Betriebe ermittelten Werte als Anschaffungskosten dem der Gemeinde zustehenden anteiligen Eigenkapital 
in der jeweiligen Bilanz der gemeindlichen Betriebe gegenüber.  
 
Dieser Sachverhalt bedeutet, dass für die Gemeinde grundsätzlich eine gute Ausgangslage besteht, auch wenn 
im Einzelfall die Gemeinde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, für ihre Eröffnungsbilanz einen vor dem 
letztmöglichen Stichtag (1. Januar 2009) liegenden Jahresbeginn (frühestens der 1. Januar 2005) zu wählen. 
Aber auch in diesen Fällen liegt aber ein fiktiver Erwerb der gemeindlichen Betriebe vor, deren Werte (fiktive 
Anschaffungskosten) ebenso bis zum örtlich festgelegten Konsolidierungszeitpunkt fortzuführen sind. 
 
 
3.2.2.3 Der fiktive Erwerbszeitpunkt im Jahr des Abschlussstichtages 
 
Im Zusammenhang mit den Vorschriften über den gemeindlichen Gesamtabschluss in § 116 GO NRW und mit 
der ausdrücklichen Verwendung des Wortes „Gesamtabschluss“ in der o.a. Vorschrift hat der Gesetzgeber zum 
Ausdruck gebracht, dass auch der erste gemeindliche Gesamtabschluss aus allen seinen gesetzlich bestimmten 
Teilen bestehen soll. Er muss daher vollständig von der Gemeinde aufgestellt werden. Die Gemeinde muss zu-
dem den örtlichen Erwerbszeitpunkt mindestens so bestimmen, dass im Rahmen des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses auch eine Gesamtergebnisrechnung und eine Gesamtkapitalflussrechnung aufstellbar sind.  
 
In Anlehnung an die erstmalige Einbeziehung eines Tochterunternehmens nach den handelsrechtlichen Vor-
schriften in den Konzernabschluss wäre der Zeitpunkt „1. Januar des Jahres, in dem am 31. Dezember der Stich-
tag des ersten Gesamtabschlusses liegt“, der zutreffende Erwerbsstichtag. Diese Festlegung würde ermöglichen, 
dass von der Gemeinde, bezogen auf den ersten Abschlussstichtag ein gemeindlicher Gesamtabschluss mit allen 
seinen Bestandteilen aufgestellt werden könnte, denn zum Zeitpunkt 1. Januar 2010 würden die gemeindlichen 
Betriebe des Vollkonsolidierungskreises bereits Tochtereinheiten der Gemeinde darstellen.  
 
 
3.2.2.4 Gesamtabschluss und Jahreseröffnungsbilanz  
 
Die Notwendigkeit für die Gemeinde, vor dem ersten gemeindlichen Gesamtabschluss ein Gesamtgeschäftsjahr 
zu bilden, um mindestens eine zutreffende Gesamtergebnisrechnung und eine Gesamtkapitalflussrechnung zu 
erreichen, erfordert eine „Gesamteröffnungsbilanz“ für das erste Gesamtgeschäftsjahr. Die erste „Gesamteröff-
nungsbilanz“ stellt dabei haushaltsrechtlich keine Eröffnungsbilanz im Sinne der ersten NKF-Eröffnungsbilanz 
nach § 92 GO NRW dar, auch wenn im allgemeinen Sprachgebrauch dieser Begriff oftmals dafür benutzt wird.  
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Eine solche „Gesamteröffnungsbilanz“ bedarf deshalb auch keiner gesonderten örtlichen und überörtlichen Prü-
fung sowie einer gesonderten Feststellung durch einen Beschluss des Rates der Gemeinde. Sie wird auch nicht 
öffentlich bekannt gemacht bzw. der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Die „Gesamteröff-
nungsbilanz“ der Gemeinde stellt dabei eine „Eröffnungsbilanz“ dar, wie sie zu Beginn eines jeden Haushaltsjah-
res und jeden Wirtschaftsjahres von der Gemeinde und den gemeindlichen Betrieben aufzustellen ist.  
 
 
3.2.2.5 Nicht vertretbare Erwerbszeitpunkte 
 
3.2.2.5.1 Der tatsächliche Anschaffungszeitpunkt  
 
Ein möglicher Zeitpunkt für den Erwerbsstichtag wäre der Zeitpunkt, in dem die Gemeinde einen Betrieb tatsäch-
lich errichtet oder erworben hat. Dabei würde ausreichend zu berücksichtigen sein, dass die Gemeinde i.d.R. 
bereits über sehr lange Zeit (z.T. mehrere Jahrzehnte) über ihre Betriebe verfügt. Diese lange Zeit dürfte jedoch 
wiederum bewirken, dass es voraussichtlich sehr aufwändig oder in manchen Fällen sogar kaum machbar ist, die 
Anschaffungskosten zu dem in der Vergangenheit liegenden tatsächlichen Zeitpunkt des Erwerbs eines gemeind-
lichen Betriebes zu ermitteln. Außerdem sind dann noch die möglichen Werte bis zum örtlich festgelegten Konso-
lidierungszeitpunkt des ersten Gesamtabschlusses fortzuführen.  
 
Gegen die Festlegung des Erwerbszeitpunktes auf einen solchen in der Vergangenheit liegenden Zeitpunkt spre-
chen auch die Erfahrungen aus der Einführung des NKF. In diesem Rahmen wurden von vornherein die Ermitt-
lung der tatsächlichen Anschaffungskosten und deren Fortführung für die Bilanzierung gemeindlicher Vermö-
gensgegenstände in der Eröffnungsbilanz nicht nur in Nordrhein-Westfalen abgelehnt. Würden solche Aufarbei-
tungen der Vergangenheit für die Aufstellung des Gesamtabschlusses von der Gemeinde verlangt, dürften diese 
umfangreichen Arbeiten auch im Hinblick auf den Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit allgemein nicht zu 
rechtfertigen sein. 
 
 
3.2.2.5.2 Der Abschlussstichtag des ersten Gesamtabschlusses  
 
Als eine weitere Möglichkeit für die Festlegung des Erwerbsstichtages bliebe unter Beachtung der gesetzlichen 
Festlegung des Abschlussstichtages für den ersten Gesamtabschluss der Gemeinde (31. Dezember 2010 nach § 
2 NKFEG), den als gesetzlich bestimmten Abschlussstichtag 31.Dezember 2010 als „fiktiven“ Erwerbsstichtag zu 
bestimmen. Eine solche Festlegung würde mit sich bringen, dass die Anforderungen der Vorschrift über die Auf-
stellung des ersten gemeindlichen Gesamtabschlusses von der Gemeinde nicht in vollem Umfang erfüllt werden 
könnten (vgl. § 2 NKFEG NRW).  
 
In einem solchen Fall würde die Gesamtergebnisrechnung nicht konsolidiert werden können und würde wegen 
der notwendig werdenden Anpassungen einen geschätzten Ausgleichsposten enthalten müssen. Die Gesamtka-
pitalflussrechnung müsste in einem solchen Fall entfallen. Insgesamt gesehen wäre dann die Darstellung der 
Ertrags- und der Finanzgesamtlage der Gemeinde als unzureichend zu bewerten. Sie würde zudem mit den Ziel-
setzungen des NKF, insbesondere mit dem Ziel „Aktualität“, nicht in Einklang stehen. Außerdem bleibt auch frag-
lich, ob eine Festlegung auf einen solchen Zeitpunkt für die betreffende Gemeinde tatsächlich zur Erleichterung 
der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses beitragen würde.  
 
 
3.2.3 Handelsrechtliche Ausnahmen von der einheitlichen Bewertung 
 
Von der Grundsatzregel zur einheitlichen Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden sind jedoch 
auch ausdrücklich die im anzuwendenden Handelsrecht möglichen Ausnahmen zugelassen worden (vgl. § 308 
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Absatz 2 Satz 2 HGB). Danach dürften die Wertansätze wegen der Besonderheiten einzelner Geschäftszweige 
ausdrücklich beibehalten werden, z. B. bei Kreditinstituten oder Versicherungsunternehmen. Die Regel bedeutet, 
dass die in der Bilanz solcher Unternehmen angesetzten Vermögensgegenstände und Schulden ohne Neubewer-
tung in den Gesamtabschluss bzw. Gesamtbilanz der Gemeinde übernommen werden dürften.  
 
In der Vorschrift wird zudem noch eine allgemeine Ausnahme von der einheitlichen Bewertung zugelassen. Da-
nach braucht eine Neubewertung von Vermögensgegenständen und Schulden nicht vorgenommen zu werden, 
wenn ihre Auswirkungen für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des (handelsrechtlichen) Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung 
sind (vgl. § 308 Absatz 3 Satz 3 HGB).  
 
Über die Anwendung des in dieser Vorschrift verankerten Grundsatzes der Wesentlichkeit ist dabei immer unter 
Berücksichtigung der Bedeutung für den gemeindlichen Einzelfall zu entscheiden. Zudem wird wie bei den allge-
meinen Bewertungsgrundsätzen in § 252 Absatz 2 HGB eine Ausnahme von der einheitlichen Bewertung von 
Vermögensgegenständen und Schulden zugelassen, wenn besondere Ausnahmefälle vorliegen, die eine Abwei-
chung erforderlich machen. Solche Ausnahmefälle sind dann im handelsrechtlichen Konzernanhang anzugeben 
und zu begründen (vgl. § 308 Absatz 3 Satz 4 HGB).  
 
 
3.2.4 Die Bestimmung des anteiligen Eigenkapitals 
 
Die Gemeinde hat als Muttereinheit bei der Erstkonsolidierung den in ihrer Bilanz im Bereich „Finanzanlagen“ 
angesetzten Beteiligungsbuchwert gegen das auf sie entfallende Eigenkapital des gemeindlichen Betriebes als 
Tochtereinheit aufzurechnen. Es ist dabei von der Gemeinde regelmäßig der Betrag anzusetzen, der dem Wert 
der in den Gesamtabschluss aufzunehmenden Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungspos-
ten, Bilanzierungshilfen und Sonderposten entspricht, und der diesen an dem für die Verrechnung gewählten 
Zeitpunkt beizulegen ist (vgl. § 301 Absatz 1 HGB). Das Eigenkapital ist dabei unter Berücksichtigung der zuvor 
erfolgenden einheitlichen Bewertung nach den Regeln der Gemeinde zu bestimmen.  
 
Zur Verrechnung gehört ggf. auch der auf der Aktivseite der Bilanz anzusetzende gesonderte Posten „Nicht durch 
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“, der im Fall einer buchmäßigen Überschuldung in der Bilanz anzusetzen ist 
(vgl. § 43 Absatz 7 GemHVO NRW). Im Rahmen der Bestimmung des anteiligen Eigenkapitals bleiben dagegen 
die Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter, die als letzter Posten im Bilanzbereich „Eigenkapital“ 
anzusetzen und Bestandteile des Eigenkapitals sind, unberücksichtigt, denn die Gemeinde erwirbt solche Anteile 
nicht selbst. Im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses können der Gemeinde deshalb die Anteile auch 
nicht zugerechnet und daher bei der Bestimmung des anteiligen Eigenkapitals auch nicht aufgerechnet werden. 
 
 
4. Die Vorschriften über den gemeindlichen Gesamtabschluss 
 
4.1 Die Gesamtübersicht über die Vorschriften 
 
Der siebte Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung enthält zu vielen Sachverhalten des gemeindlichen Ge-
samtabschlusses gesonderte Vorschriften. Diese Bestimmungen beruhen auf der Ermächtigungsgrundlage des § 
133 Absatz 1 GO NRW. Durch diese Vorschrift wird das Innenministerium ermächtigt, zur Durchführung der Ge-
meindeordnung in einer Rechtsverordnung die notwendigen haushaltswirtschaftlichen Regelungen im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium zu treffen, z. B. zum Inhalt, zur Gestaltung, zur Prüfung und Aufbewahrung 
des gemeindlichen Gesamtabschlusses. Auf dieser Grundlage sind die folgenden Vorschriften erarbeitet worden 
(vgl. Abbildung). 
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Die Vorschriften im 7. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung  
 

Siebter Abschnitt 
Gesamtabschluss 

 
§ 49 Gesamtabschluss 
§ 50 Konsolidierung 
§ 51 Gesamtlagebericht, Gesamtanhang 
§ 52 Beteiligungsbericht 
 

Abbildung 632 „Die Vorschriften im 7. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung“ 
 
Für die Regelungen über den gemeindlichen Gesamtabschluss stellt das Handelsgesetzbuch nicht nur das Refe-
renzmodell dar. Durch Verweise in § 50 GemHVO NRW werden die Vorschriften der §§ 300, 301 und 303 bis 305 
und §§ 307 bis 309 HGB auch für die gemeindlichen Konsolidierungsmaßnahmen genutzt. Für die Equity-
Methode wird auf die Vorschriften der §§ 311 und 312 HGB verwiesen. Diese Vorschriften sind mit ihrem Stand 
vom 25. Mai 2009 und unter Berücksichtigung von gemeindlichen Besonderheiten unmittelbar von der Gemeinde 
anzuwenden. Diese handelsrechtlichen Regelungen konkretisieren damit wichtige Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung sowie die Grundsätze der Konzernrechnungslegung für die Gemeinde. 
 
Die Vorschriften über den gemeindlichen Gesamtabschluss sollen dabei insgesamt gewährleisten, dass die Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde so dargestellt wird, als ob es sich bei der 
Gemeinde um eine einzige wirtschaftliche Einheit handeln würde. Die Gemeinde soll dadurch auch hinsichtlich 
ihrer Aufgabenerfüllung, unabhängig von den tatsächlichen organisatorischen Gegebenheiten, als eine einzige 
Einheit gezeigt werden. Diese Zielsetzungen erfordern aber nicht für jede Gegebenheit und jeden Einzelfall eine 
konkrete und unmittelbare Bezugnahme auf Vorschriften des Handelsgesetzbuches. 
 
 
4.2 Die Vorschriften im Einzelnen 
 
Über den gemeindlichen Gesamtabschluss bestehen in diesem Abschnitt im Einzelnen folgende Vorschriften, die 
auf den Vorschriften des 12. Teils der Gemeindeordnung aufbauen. Dazu gehören: 
 
- § 49 Gesamtabschluss: 

Diese Vorschrift soll dazu beitragen, dass jährlich die Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der 
Gemeinde insgesamt so dargestellt wird, als ob es sich bei der Gemeinde um eine einzige wirtschaftliche 
Einheit - vergleichbar einem Konzern - handeln würde. Wesentlich dabei ist, dass durch die rechnerische 
Zusammenfassung der Gemeinde mit ihren Betrieben (Konsolidierung) keine eigenständige, aber auch kei-
ne „fiktive“ Rechtspersönlichkeit entsteht. Der daraus entstehende gemeindliche Gesamtabschluss hat zu-
dem keine Zahlungsbemessungsfunktion, z. B. für die Berechnung von Ausschüttungen oder Verlustabde-
ckungen und er ist auch keine Grundlage für Zwecke der Besteuerung. Er dient vielmehr der Information 
über die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde und ersetzt zudem nicht die Jahresabschlüsse der Ge-
meinde und ihrer einzelnen Betriebe.  

 
- § 50 Konsolidierung: 

Die Vorschrift trifft nicht nur Festlegungen zu den Konsolidierungsmethoden, sondern auch zur Einbeziehung 
von gemeindlichen Betrieben in den Gesamtabschluss. Sie sieht in Absatz 1 für die Konsolidierung von ge-
meindlichen Betrieben in öffentlich-rechtlichen Organisationsformen eine entsprechende Anwendung der §§ 
§§ 300, 301 und 303 bis 305 und §§ 307 bis 309 des Handelsgesetzbuches vor. Diese Vorgabe gilt entspre-
chend für Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde in Form des privaten Rechts, wenn die in der Vor-
schrift benannten Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. Absatz 2). Nach Absatz 3 sind die gemeindlichen Betrie-
be unter maßgeblichem Einfluss der Gemeinde entsprechend den §§ 311 und 312 des Handelsgesetzbu-
ches zu konsolidieren. Für die entsprechende Anwendung der genannten Vorschriften des Handelsgesetz-
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buches ist die Fassung des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 105), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102), heranzuziehen. 
 

- § 51 Gesamtlagebericht, Gesamtanhang: 
Die Gemeinde hat ihren Gesamtlagebericht so zu gestalten, dass das durch den Gesamtabschluss zu ver-
mittelnde Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) erläutert wird. Im Gesamtlagebericht ist des-
halb über alle Tatsachen und Sachverhalte zu berichten, die für die Gesamtbeurteilung der Gemeinde erfor-
derlich sind. Ihm kommen somit umfassende und vielfältige Funktionen zu.  
 
Dem Gesamtlagebericht muss einen Überblick über den Geschäftsablauf des vergangenen Haushaltsjahres 
geben und die wichtigsten Ergebnisse des Gesamtabschlusses sowie die wirtschaftliche Gesamtlage der 
Gemeinde in ihren tatsächlichen Verhältnissen darstellen. Zudem soll er eine ausgewogene und umfassen-
de, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft unter 
Einbeziehung der gemeindlichen Betriebe und der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde enthalten. 
Auch zu den Chancen und Risiken der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde sollen im Ge-
samtlagebericht die notwendigen Erläuterungen enthalten sein. 
 
Im Gesamtanhang sind zu den Posten der Gesamtbilanz und den Positionen der Gesamtergebnisrechnung 
die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Diese gesetzlich de-
finierte Pflicht entsteht daraus, dass der Gesamtanhang nach § 116 GO NRW ein wichtiger Bestandteil des 
gemeindlichen Gesamtabschlusses ist. Es müssen deshalb im Gesamtanhang auch Angaben zum Konsoli-
dierungskreis und ggf. zu seinen Veränderungen seit dem Abschlussstichtag des Vorjahres gemacht werden.  
 
Diese Angaben sind dabei so zu fassen, dass sachverständige Dritte die bilanziellen Wertansätze beurteilen 
können. So wäre z. B. die Erweiterung der Gliederung der Gesamtbilanz zu erläutern, wenn wegen der un-
terschiedlichen gemeindlichen Aufgabenerfüllung die Gesamtbilanz oder der Gesamtergebnisrechnung um 
weitere Posten ergänzt wird, die für die Bilanzierung bestimmter gemeindlicher Sachverhalte oder Ge-
schäftsvorfälle vorgeschrieben sind, z. B. durch die Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV).  

 
- § 52 Beteiligungsbericht: 

Die Vorschrift trifft die näheren Bestimmungen zum Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW. Dem Beteili-
gungsbericht sind die näheren Informationen über die einzelnen gemeindlichen Betriebe zu entnehmen, un-
abhängig davon, ob diese in den gemeindlichen Gesamtabschluss einbezogen worden sind. Der Bericht soll 
daher den Blick von der wirtschaftlichen Gesamtschau der Gemeinde auf die wirtschaftliche Lage der ein-
zelnen Betriebe lenken. Die Betriebe sind daher zu verpflichten, die dafür notwendigen Informationen der 
Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Die Gemeinde ist wiederum verpflichtet, bei der Ausgestaltung von 
Gründungsverträgen oder Satzungen darauf hinzuwirken, dass ihr das Recht eingeräumt wird, von ihren 
gemeindlichen Betrieben auch die notwendige Aufklärung und die Nachweise zu verlangen, z. B. auch für 
die Aufstellung des Gesamtabschlusses.  

 
 
5. Die Anwendung allgemeiner Grundsätze 
 
5.1 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung 
 
Zum Konzernabschluss nach den handelsrechtlichen Bestimmungen haben sich die Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Konzernrechnungslegung (GoK) entwickelt. Diese sollen auch beim Gesamtabschluss der Gemeinde zur 
Anwendung kommen. Nachfolgend werden deshalb die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung 
aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung (GoK) 

 
 
-   Grundsatz der Fiktion der rechtlichen Einheit (Einheitstheorie). 
 
 
-   Grundsatz der Einheitlichkeit (der Abschlussstichtage, der Währung, des Ausweises. 
 
 
-   Grundsatz der Vollständigkeit (des Konsolidierungskreises). 
 
 
-   Grundsatz der Einheitlichkeit der Bilanzierung und Bewertung. 
 
 
-   Grundsatz der Stetigkeit der Konsolidierungsmethoden (zeitlich und sachlich). 
 
 
-   Grundsatz der Eliminierung konzerninterner Beziehungen. 
 
 
-   Grundsatz der Wesentlichkeit. 
 
 
-   Grundsatz der Wirtschaftlichkeit. 
 

Abbildung 633 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung)“ 
 
Diese Grundsätze sollen im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses gewährleisten, dass die Zusam-
menfassung der Jahresabschlüsse der in den Gesamtabschluss einbezogenen gemeindlichen Betriebe unter 
Anwendung der maßgeblichen Einheitstheorie erfolgt und der Gesamtabschluss ein Bild über die wirtschaftliche 
Gesamtlage der Gemeinde vermittelt. Entsprechend diesem Ziel müsste die Verwaltung der Gemeinde zusam-
men mit den gemeindlichen Betrieben nur eine einzige wirtschaftliche Einheit sein. Die GoK ergänzen in diesem 
Sinne die für den gemeindlichen Gesamtabschluss einschlägigen Vorschriften sowie die GoB. Darüber hinaus 
kommen durch die Verweise auf Vorschriften über den Jahresabschluss der Gemeinde beim Gesamtabschluss 
auch die haushaltsrechtlichen Grundsätze zur Anwendung. 
 
 
5.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Kapitalflussrechnung 
 
Der Gesamtabschluss der Gemeinde soll auch ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Fi-
nanzgesamtlage der Gemeinde vermitteln. Dem Gesamtanhang im gemeindlichen Gesamtabschluss ist deshalb 
eine Gesamtkapitalflussrechnung (GFKR) beizufügen. Damit kann der Gesamtabschluss seiner Aufgabe besser 
gerecht werden, denn aus der gemeindlichen Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung lassen sich nur deri-
vativ und indirekt die Gesamtzahlungsströme der Gemeinde ermitteln. Die Gesamtkapitalflussrechnung ist einer-
seits auf die Öffentlichkeit als Adressat und Analyst des gemeindlichen Gesamtabschlusses ausgerichtet.  
 
Andererseits erhält die Gesamtliquidität der Gemeinde eine wichtige Bedeutung, zumal in manchen gemeindli-
chen Betrieben der Liquidität bzw. dem Finanzgebaren nicht die notwendige Bedeutung zukommt. Die gemeindli-
che Gesamtkapitalflussrechnung muss daher grundsätzlich aus Daten abgeleitet werden, die aus gemeindlichen 
Geschäftsvorfällen entstanden sind, und die Zahlungen ausgelöst haben. Bei der Aufstellung der gemeindlichen 
Gesamtkapitalflussrechnung sind daher nicht nur die GoB zu beachten, sondern auch die Grundsätze ordnungs-
mäßiger Kapitalflussrechnung (GoKfr), die sich ergänzend zu den GoB entwickelt haben. Die GoKfr sind auf die 
Darstellung der Zahlungsströme ausgerichtet und werden nachfolgend vorgestellt (vgl. Abbildung). 
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Kapitalflussrechnung (GoKfr) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALT DES GRUNDSATZES 

Grundsatz  
der tatsächlichen Zahlungen 

 
In der Kapitalflussrechnung dürfen nur die tatsächlichen 
Zahlungsströme der Berichtsperiode ausgewiesen werden. 
Werden die Zahlungsströme auf der Grundlage des Kon-
zernabschlusses oder der Einzelabschlüsse ermittelt, müs-
sen vorgenommene Periodenabgrenzungen rückgängig 
gemacht werden. 
 

 
Grundsatz  

des einheitlichen Periodenbezuges 
 

 
Die Kapitalflussrechnung muss für die gleiche Berichtsperi-
ode wie der Konzernabschluss aufgestellt werden, den sie 
ergänzen soll. 
 

Grundsatz  
der Stromgrößenkongruenz 

 
Die Summe der Zahlungen sämtlicher Berichtsperioden, z. 
B. unterjährige, muss der Gesamtperiode entsprechen, um 
Doppelerfassungen und eine Nichterfassung von Zahlungen 
zu verhindern. 
 

Grundsatz  
der unsaldierten Darstellung 

 
Die in die Kapitalflussrechnung aufzunehmenden Einzah-
lungen und Auszahlungen sind grundsätzlich nicht mitei-
nander zu saldieren (Einhaltung des Bruttoprinzips). 
 

Grundsatz  
der Erläuterungspflichten 

 
Die Nachvollziehbarkeit muss durch Erläuterungen gewähr-
leistet werden, insbesondere dann, wenn Abweichungen 
auftreten oder die Darstellungen für die Adressaten nur 
schwer nachvollziehbar sind. 
 

Abbildung 634 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Kapitalflussrechnung)“ 
 
Die Aussagefähigkeit der gemeindlichen Kapitalflussrechnung im Gesamtabschluss der Gemeinde hängt dabei 
wesentlich von der örtlich gewählten Darstellung und Ermittlung der Zahlungsströme ab. Die Ableitung der örtli-
chen Zahlungsdaten muss dabei durch sachverständige Dritte nachvollziehbar und nachprüfbar sein. Deshalb 
müssen von der Gemeinde bei Schätzungen auch die verwendeten Annahmen offen gelegt werden. In den Fäl-
len, in denen die Stetigkeit der Datenaufbereitung im Zeitablauf verändert wird, sind von der Gemeinde entspre-
chende Angaben im gemeindlichen Gesamtanhang zu machen. Die Gemeinde muss dabei bewerten und ent-
scheiden, ob die Kapitalflussrechnung auch für die Steuerung der Zahlungsfähigkeit geeignet ist. Sie hat dabei 
die örtlichen Erfordernisse zu berücksichtigen, denn zu den gemeindlichen Zahlungen sind Informations- und 
Aussageziele von der Gemeinde festzulegen.  
 
 
5.3 Deutsche Rechnungslegungsstandards 
 
Im gemeindlichen Gesamtabschluss ist nach der haushaltsrechtlichen Vorschrift die Gesamtkapitalflussrechnung 
unter Beachtung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) in der vom Bundesministerium der 
Justiz (BMJ) nach § 342 Absatz 2 HGB bekannt gemachten Form aufzustellen. Neben diesem Rechnungsle-
gungsstandard bestehen noch weitere Standards, die für die inhaltliche Gestaltung des gemeindlichen Gesamt-
abschlusses genutzt werden können, sofern diese sich darauf beziehen. Folgende Standards können genutzt 
werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Ausgewählte deutsche Rechnungslegungsstandards 
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NUMMER 

 
BEZEICHNUNG 

 
DRS 3 

 
Segmentberichterstattung 

 
DRS 4 

 
Unternehmenserwerbe im Konzernabschluss 

 
DRS 5 

 

 
Risikoberichterstattung 

 
DRS 7 

 
Konzerneigenkapital und Konzernergebnis 

 
DRS 8 

 
Bilanzierung von Anteilen an assoziierten Unternehmen im Konzernabschluss  

 
DRS 12 

 
Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

 
DRS 13 

 
Grundsatz der Stetigkeit und Berichtigung von Fehlern 

 
DRS 14 

 
Währungsumrechnung 

 
DRS 15 

 
Lageberichterstattung 

Abbildung 635 „Ausgewählte deutsche Rechnungslegungsstandards“ 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Rechnungslegungsstandards ständig weiter entwickelt wer-
den, um deren Aktualität und Anwendbarkeit zu sichern. Die vom Deutschen Standardisierungsrat verabschiede-
ten Standards sowie ihre Änderungen werden danach vom Bundesministerium der Justiz im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht. 
 
 
5.4 Die sachgerechte Anwendung der Grundsätze 
 
Die sachgerechte Anwendung der einschlägigen Grundsätze bei der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses führt unter Beachtung ihrer qualitativen Merkmale grundsätzlich zu einer wirklichkeitsgetreuen Darstel-
lung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde. Soweit sich die örtlichen Ent-
scheidungen an diesen Grundsätzen orientieren, entstehen relevante, verlässliche und verständliche Informatio-
nen über die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde. Zur Sicherstellung der sachgerechten Anwendung der 
Grundsätze sind u.a. die Gliederungsvorschriften zur gemeindlichen Bilanz in § 41 GemHVO NRW konkretisiert 
worden, um z. B. den Grundsätzen „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ zu genügen. Außerdem prägen die Bewer-
tungsvorschriften in den §§ 32 bis 36, 42 und 43 GemHVO NRW das Vorsichtsprinzip weiter aus. Diese Vorschrif-
ten finden auch auf den gemeindlichen Gesamtabschluss entsprechende Anwendung und damit auch die ein-
schlägigen Grundsätze in entsprechender Weise. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ                                   
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§ 49    
Gesamtabschluss 

 
(1) Der Gesamtabschluss besteht aus  
1. der Gesamtergebnisrechnung, 
2. der Gesamtbilanz, 
3. dem Gesamtanhang. 
 
(2) Dem Gesamtabschluss sind ein Gesamtlagebericht und ein Beteiligungsbericht beizufügen. 
 
(3) Auf den Gesamtabschluss sind, soweit seine Eigenart keine Abweichungen bedingt oder nichts anderes be-
stimmt ist, die §§ 32 bis 38, 41 bis 43 und 47 entsprechend anzuwenden.  
 
(4) Sofern in diesem Abschnitt auf Vorschriften des Handelsgesetzbuches verwiesen wird, finden diese in der 
Fassung des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 105), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. 
Mai 2009 (BGBl. I S. 1102), entsprechende Anwendung. 
 
 
Erläuterungen zu § 49: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Inhalte der Vorschrift  
 
1.1 Die Zwecke des Gesamtabschlusses 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, jährlich zum Stichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Dieser Abschluss soll Auskunft über den Stand des 
gesamten Vermögens und der Schulden der Gemeinde machen sowie Rechenschaft über die tatsächliche Auf-
gabenerledigung der Gemeinde im Haushaltsjahr geben. Er soll dadurch auch die wirtschaftliche Gesamtentwick-
lung der Gemeinde unter Einbeziehung ihrer Betriebe als verselbstständigte Aufgabenbereiche aufzeigen. Als 
gemeindlicher Betrieb gilt dabei eine organisatorisch selbstständige Wirtschaftseinheit der Gemeinde, die kauf-
männische oder wirtschaftliche Interessen verfolgt, und zwar unabhängig von ihrer Rechtsform. Der Gesamtab-
schluss ermöglicht es der Gemeinde, verbesserte Erkenntnisse zu ihrer Gesamtsteuerung zu erhalten.  
 
 
1.2 Die Zusammensetzung des Gesamtabschlusses 
 
1.2.1 Die Bestandteile des Gesamtabschlusses 
 
1.2.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde soll im Gesamtabschluss unter Berücksichtigung der Ziele und Zwecke des NKF sowie ihres öf-
fentlich-rechtlichen Status das Ergebnis ihres gesamten wirtschaftlichen Handelns im Haushaltsjahr sowie den 
Stand des Gesamtvermögens und der gesamten Schulden aufzeigen. Der gemeindliche Gesamtabschluss orien-
tiert sich daher am Drei-Komponentensystem des NKF und an den inhaltlichen Festlegungen des gemeindlichen 
Haushaltsrechts. Er baut auf dem gemeindlichen Jahresabschluss auf, aus dem die Bestandteile „Ergebnisrech-
nung“, „Bilanz“ und „Anhang“ sowie der beizufügende Lagebericht für den Gesamtabschluss übernommen wer-
den (vgl. § 37 GemHVO NRW). Die „Finanzrechnung“ wird in Form einer Kapitalflussrechnung in den Gesamtab-
schluss einbezogen. Dem gemeindlichen Gesamtabschluss ist der gemeindliche Beteiligungsbericht beizufügen 
(vgl. § 51 GemHVO NRW). 
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1.2.1.2 Die Gesamtergebnisrechnung 
 
Die Gesamtergebnisrechnung baut auf der gemeindlichen Ergebnisrechnung auf (vgl. § 38 GemHVO NRW). Sie 
entspricht inhaltlich der kaufmännischen Gewinn- und Verlust-Rechnung der gemeindlichen Betriebe. Die Ge-
samtergebnisrechnung beinhaltet die gesamten Aufwendungen und Erträge sowie das Gesamtjahresergebnis als 
Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als Fehlbetrag. Das Gesamtjahresergebnis wird in die Ge-
samtbilanz übernommen und verändert dadurch unmittelbar das Gesamteigenkapital der Gemeinde. Es ist auf-
grund der ordentlichen Aufwendungen und Erträge, der Finanzaufwendungen und Finanzerträge sowie der au-
ßerordentlichen Aufwendungen und Erträge der Gemeinde im Haushaltsjahr entstanden und bildet den die ge-
samten Ressourcen der Gemeinde für das Haushaltsjahr umfassend ab. 
 
 
1.2.1.3 Die Gesamtbilanz 
 
Die Gesamtbilanz baut auf der Bilanz der Gemeinde auf (vgl. § 41 GemHVO NRW) und weist entsprechend das 
gemeindliche Gesamtvermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Die Grundlage 
der Gesamtbilanz ist die Erfassung und Bewertung des Vermögens der gemeindlichen Verwaltung und der Be-
triebe der Gemeinde. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kauf-
männischen Normen. Auf der Aktivseite der Gesamtbilanz sind entsprechend dem HGB, das Anlage- und das 
Umlaufvermögen der Gemeinde anzusetzen. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen 
und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Bilanz spiegelt dabei die Besonderheiten bei der Gemeinde wieder, z. B. 
durch den Ansatz aller Arten des gemeindlichen Infrastrukturvermögens.  
 
 
1.2.1.4 Der Gesamtanhang 
 
Der Gesamtanhang baut auf dem Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss auf (vgl. § 44 GemHVO NRW). Er 
muss Angaben zu gemeindlichen Tatsachen bzw. Sachverhalten enthalten und orientiert an den Vorschriften zum 
gemeindlichen Haushaltsrecht in vielfacher Hinsicht auch besondere Erläuterungen. Die sachgerechten Informa-
tionen sollen dabei in einen Zusammenhang mit den Teilen des gemeindlichen Gesamtabschlusses gestellt wer-
den. Insbesondere die Angaben zu einzelnen Bilanzpositionen dienen neben der Beschreibung einer Ergänzung, 
Korrektur und Entlastung der Bilanz. Die Gesamtergebnisrechnung darf dabei nicht ausgeschlossen werden.  
 
Aus der gemeindlichen Gesamtbilanz und der Gesamtergebnisrechnung lassen sich jedoch nur derivativ und 
indirekt die Gesamtzahlungsströme der Gemeinde ermitteln, weil die Ergebnisgrößen vielfach nicht mit den Zah-
lungsgrößen gleichzusetzen sind. Dem Gesamtanhang im gemeindlichen Gesamtabschluss ist deshalb eine 
Gesamtkapitalflussrechnung (GFKR) beizufügen. Die Gesamtkapitalflussrechnung unterstützt einerseits die Auf-
gabe des Gesamtabschlusses. Andererseits wird entsprechend ihrer Bedeutung ein Überblick über die Gesamtli-
quidität der Gemeinde gegeben, denn in manchen gemeindlichen Betrieben werden die Zahlungsströme nicht 
einzeln nach ihren Arten erfasst. Die Gesamtkapitalflussrechnung steht daher in einer engen Verbindung mit der 
gemeindlichen Finanzrechnung (vgl. § 39 GemHVO NRW). 
 
 
1.2.2 Die Übersicht über die Gesamtabschlussunterlagen 
 
1.2.2 Die gemeindlichen Gesamtabschlussunterlagen 
 
Bei der jährlichen Aufstellung des Entwurfs des gemeindlichen Gesamtabschlusses muss beachten werden, dass 
der Gesamtabschluss aus einer Vielzahl von Bestandteilen und Anlagen besteht, die von der Gemeinde aufgrund 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 49 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2517 

mehrerer haushaltsrechtlicher Vorschriften dem Gesamtabschluss beizufügen sind. Die Gemeinde kann aber aus 
örtlichen Bedürfnissen heraus, zu ihrem Gesamtabschluss noch zusätzliche Anlagen erstellen. Die nachfolgende 
Übersicht soll einen Überblick über die gemeindlichen Gesamtabschlussunterlagen vermitteln (vgl. Abbildung). 
 

 
Die gemeindlichen Gesamtabschlussunterlagen 

 
 

 
BESTANDTEILE DES GESAMTABSCHLUSSES 

 
Gesamtergebnisrechnung 

 

 
§ 116 Absatz 1 GO NRW i.V.m. §§ 49, 38 und 2 
GemHVO NRW sowie Nummer 1.7.3 des Runderlasses 
vom 24.02.2005 
 

 
Gesamtbilanz 

 

 
§ 116 Absatz 1 GO NRW i.V.m. §§ 49 und 41 GemHVO 
NRW sowie Nummer 1.7.2 des Runderlasses vom 
24.02.2005 
 

 
Gesamtanhang 

 

 
§ 116 Absatz 1 GO NRW i.V.m. §§ 49 und 51 GemHVO 
NRW  
 

 
 

ANLAGEN ZUM GESAMTABSCHLUSS 
 

Gesamtlagebericht 
 

 
§ 116 Absatz 1 GO NRW i.V.m. § 51 GemHVO NRW  
 

 
Beteiligungsbericht 

 

 
§ 117 GO NRW i.V.m. § 52 GemHVO NRW  
 

 
 

ANLAGEN ZUM GESAMTANHANG 

 
Gesamtkapitalflussrechnung 

 

 
§ 51 Absatz 2 GemHVO NRW i.V.m. Nummer 1.7.4 des 
Runderlasses vom 24.02.2005 
 

 
Gesamtverbindlichkeitenspiegel 

 

 
§ 49 i.V.m. § 47 GemHVO NRW sowie Nummer 1.6.8 
des Runderlasses vom 24.02.2005 
 

 
 

GESAMTBILANZBEZOGENE ANLAGEN (freiwillig) 
 

Gesamteigenkapitalspiegel 
 

 
Bilanzansatz des Eigenkapitals nach   
§ 41 Absatz 4 Nummer 1 GemHVO NRW 
 

 
Gesamtanlagenspiegel 

 

 
§ 44 i.V.m. § 45 GemHVO NRW sowie Nummer 1.6.6 
des Runderlasses vom 24.02.2005 
 

 
Gesamtforderungsspiegel 

 

 
§ 44 i.V.m. § 46 GemHVO NRW sowie Nummer 1.6.7 
des Runderlasses vom 24.02.2005 
 

 
Gesamtsonderpostenspiegel 

 

 
Bilanzansatz der Sonderposten nach § 41 Absatz 4 
Nummer 2 GemHVO NRW 
 

 
Gesamtrückstellungsspiegel 

 

 
Bilanzansatz der Rückstellungen nach § 41 Absatz 4 
Nummer 3 GemHVO NRW 
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Die gemeindlichen Gesamtabschlussunterlagen 

 
Gesamtrechnungsabgrenzungsspiegel 

 
Bilanzangabe der Rechnungsabgrenzung nach § 41 
Absatz 3 Nummer 3 und Absatz 4 Nummer 5 GemHVO 
NRW 
 

 
Gesamtkennzahlenspiegel 

 

 
Bewertung im Gesamtlagebericht nach § 51 GemHVO 
NRW 
 

Abbildung 636 „Die gemeindlichen Gesamtabschlussunterlagen“ 
 
Mit allen aufgezeigten Gesamtabschlussunterlagen soll erreicht werden, dass durch den gemeindlichen Gesamt-
abschluss die aktuelle wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde bezogen auf den Abschlussstichtag zutreffend 
aufgezeigt wird. Nur ein vollständiger und richtiger gemeindlicher Gesamtabschluss kann seine Aufgabe, unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, erfüllen (vgl. § 116 
Absatz 1 GO NRW) 
 
 
2. Einheitlicher Abschlussstichtag für die Gemeinde und ihre Betriebe 
 
2.1 Der Abschlussstichtag 31. Dezember des Haushaltsjahres 
 
Der gemeindliche Gesamtabschluss wird aus dem Jahresabschluss der Gemeinde nach § 95 GO NRW und den 
Jahresabschlüssen des gleichen Geschäftsjahres aller gemeindlichen Betriebe in öffentlich-rechtlicher oder pri-
vatrechtlicher Form zum jährlichen Abschlussstichtag 31. Dezember des Haushaltsjahres zusammengeführt. Die 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der gemeindlichen Verwaltung und der Betriebe ist dabei so 
darzustellen, als ob die Gemeinde mit ihren Betrieben insgesamt eine einzige wirtschaftliche und rechtliche Ein-
heit wäre. Die Konsolidierung erfolgt dabei nach der Intensität der Verbindung der gemeindlichen Verwaltung zu 
den einzelnen Betrieben der Gemeinde. Im Rahmen des Gesamtabschlusses stellt die gemeindliche Verwaltung 
dabei die Muttereinheit gegenüber den gemeindlichen Betrieben dar.  
 
Die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses wird erleichtert, wenn die Jahresabschlüsse der ge-
meindlichen Verwaltung und der Betriebe der Gemeinde, die in den gemeindlichen Gesamtabschluss einbezogen 
werden, bezogen auf den gleichen Abschlussstichtag aufgestellt werden. Die Festlegung des gemeindlichen 
Abschlussstichtages für den Gesamtabschluss auf den 31. Dezember eines jeden Haushaltsjahres berücksichtigt, 
dass das Kalenderjahr das gemeindliche Haushaltsjahr darstellt und für viele gemeindliche Betriebe das Kalen-
derjahr das Wirtschaftsjahr oder Geschäftsjahr darstellt (vgl. § 78 Absatz 4 GO NRW oder § 12 EigVO NRW). Bei 
einzelnen Betrieben kann gleichwohl ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr bestehen, wenn betrieb-
liche Bedürfnisse dies erfordern. Eine gesetzliche Verpflichtung, den betrieblichen Jahresabschluss nur bezogen 
auf den Abschlussstichtag 31. Dezember aufzustellen, besteht für die gemeindlichen Betriebe nicht.  
 
Die Einheitlichkeit des Abschlussstichtages ist grundsätzlich aber ein wichtiger Tatbestand, um einem möglichst 
aussagefähigen gemeindlichen Gesamtabschluss aufzustellen. Ein solcher Abschlussstichtag erleichtert zudem 
die für den Gesamtabschluss notwendige Abstimmung zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den Betrie-
ben der Gemeinde und damit auch die Durchführung der notwendigen Konsolidierungsschritte vor Ort. Ein vom 
Stichtag 31. Dezember abweichender Abschlussstichtag stellt dabei jedoch kein erhebliches Hindernis für die 
Einbeziehung des betreffenden Betriebes in den Gesamtabschluss der Gemeinde dar. Es sind in diesen Fällen 
jedoch besondere Maßnahmen erforderlich, um die besonderen Gegebenheiten aus der Zeit zwischen den Ab-
schlussstichtagen zu berücksichtigen. In besonderen Fällen kann ggf. auch die Aufstellung eines Zwischenab-
schlusses, bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses, erforderlich werden.  
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2.2 Die Aufstellung eines Zwischenabschlusses 
 
2.2.1 Die Zwecke des Zwischenabschlusses 
 
Im gemeindlichen Gesamtabschluss soll die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde zum Abschlussstichtag 
aufgezeigt und die Gemeinde mit ihren Betrieben insgesamt so dargestellt werden, als ob sie eine einzige Einheit 
wäre. Gemeindliche Betriebe, die jedoch ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr haben und dadurch 
zu einem anderen Stichtag ihren Jahresabschluss aufstellen, werden deshalb nicht vom gemeindlichen Gesamt-
abschluss ausgeschlossen. Die notwendige zeitliche Übereinstimmung der Abschlüsse für die Einbeziehung in 
den gemeindlichen Gesamtabschluss wird in solchen Fällen dadurch geschaffen, dass der betreffende Betrieb 
verpflichtet wird, einen gesonderten Abschluss aufzustellen (Zwischenabschluss).  
 
Ein solcher Abschluss wird als Zwischenabschluss bezeichnet, weil der betreffende gemeindliche Betrieb diesen 
Abschluss innerhalb seines Geschäftsjahres und zusätzlich zu seinem geschäftsjahrbezogenen Abschluss auf-
stellen muss. Der Zwischenabschluss muss dabei bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses 
der Gemeinde (31. Dezember) aufgestellt werden und einen Zeitraum von zwölf Monaten umfassen (Haushalts-
jahr der Gemeinde). Durch einen solchen Zwischenabschluss wird eine stichtagsbezogene Grundlage durch den 
gemeindlichen Betrieb zur Durchführung der notwendigen Konsolidierungsschritte für den gemeindlichen Ge-
samtabschluss geschaffen. Er dient ausschließlich der Aufstellung des Gesamtabschlusses der Gemeinde. 
 
Ein Zwischenabschluss eines gemeindlichen Betriebes stellt daher keinen (zusätzlichen) unterjährigen Jahresab-
schluss des betreffenden gemeindlichen Betriebes dar. Bei einem Verzicht auf Zwischenabschlüsse besteht für 
die Gemeinde das Risiko, dass der gemeindliche Gesamtabschluss ggf. Informationslücken aufweist. Die Aufga-
be des gemeindlichen Gesamtabschlusses, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, könnte dann beeinträchtigt sein. 
Die Ableitung des Zwischenabschlusses muss sich aus den Büchern des betreffenden gemeindlichen Betriebes 
entwickeln lassen, ggf. sind auch zusätzliche Nebenrechnungen erforderlich. Diese Unterlagen müssen vollstän-
dig sein, sodass ein sachverständiger Dritter die Aufstellung eines Zwischenabschlusses nachvollziehen kann.  
 
Für die Prüfung, ob ein gemeindlicher Betrieb zur Aufstellung eines Zwischenabschlusses zu verpflichten ist, soll 
dessen Abschlussstichtag ausschlaggebend sein. Sofern der betriebliche Abschlussstichtag wesentlich vom Ab-
schlussstichtag des Gesamtabschlusses abweicht, dürfte regelmäßig die Aufstellung eines Zwischenabschlusses 
sachgerecht sein. Dabei ist zu unterscheiden, ob der betriebliche Abschlussstichtag zwischen dem 30. Septem-
ber und dem 31. Dezember oder vor dem 30. September des Kalenderjahres liegt. Das Ziel ist dabei, dass die 
Gemeinde möglichst Informationsverluste im Rahmen ihres Gesamtabschlusses vermeidet und soweit ein Risiko 
dafür erkennbar ist, durch zusätzliche Angaben im Gesamtanhang diesem entgegenwirkt oder darauf hinwirkt, 
dass der betreffende gemeindliche Betrieb ggf. auf freiwilliger Basis einen Zwischenabschluss aufstellt. 
 
 
2.2.2 Der Abschlussstichtag zwischen dem 30. September und dem 31. Dezember 
 
Ein abweichendes Geschäftsjahr eines gemeindlichen Betriebes kann ggf. zu Problemen bei der Durchführung 
der Konsolidierung für den gemeindlichen Gesamtabschluss führen. So können z. B. interne Aufrechnungen 
erhebliche Schwierigkeiten bereiten, weil bei einem gemeindlichen Betrieb die gegenseitigen Leistungen nicht mit 
ihrem Stand auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses erfasst werden. Bei einem abweichenden Ge-
schäftsjahr eines gemeindlichen Betriebes, das in der Zeit vom 30. September bis zum 31. Dezember endet, wird 
i.d.R. unterstellt, dass es in diesen Fällen möglich sein dürfte, durch besondere konsolidierungstechnische Bu-
chungen gleichwohl die notwendigen Eliminierungen „konzerninterner“ Vorgänge zu erreichen und bedeutende 
Vorgänge aus dieser Zeit in der Gesamtbilanz und der Gesamtergebnisrechnung zu berücksichtigen. Diese Sach-
lage setzt aber voraus, dass der Betrieb die dafür notwendigen Informationen auch entsprechend bereithält. 
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2.2.3 Der Abschlussstichtag vor dem 30. September 
 
In den gemeindlichen Gesamtabschluss sollen auch dann die Jahresabschlüsse der gemeindlichen Betriebe 
einbezogen werden, wenn deren Geschäftsjahr um mehr als drei Monate vor dem Abschlussstichtag des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses (31. Dezember) endet. Sofern der Abschlussstichtag eines gemeindlichen Be-
triebes vor dem 30. September liegt, bedarf es der Aufstellung eines Zwischenabschlusses, damit trotz der erheb-
lichen Abweichung des betrieblichen Geschäftsjahres vom Kalenderjahr eine Einbeziehung dieses Betriebes in 
den gemeindlichen Gesamtabschluss erreicht werden kann. In solchen Fällen ist der gemeindliche Betrieb zu 
verpflichten, einen gesonderten Zwischenabschluss, bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses 
der Gemeinde aufzustellen, damit eine gleiche stichtagsbezogene Grundlage geschaffen wird, die für die not-
wendigen Konsolidierungsschritte zwingend erforderlich ist.  
 
Ein solcher Zwischenabschluss muss aber orientiert an den Erfordernissen des betrieblichen Jahresabschlusses 
aufgestellt werden und muss mindestens den GoB entsprechen. Er bedarf auch der Prüfung, die jedoch ggf. auch 
im Rahmen der Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses erfolgen kann. Der Zwischenabschluss unterliegt 
jedoch nicht der Feststellung wie der Jahresabschluss des Betriebes. Die erhebliche Zeitdifferenz zwischen dem 
Abschlussstichtag des gemeindlichen Betriebes und dem Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses kann auch 
dadurch überbrückt werden, dass der Jahresabschluss des Betriebes auf den Abschlussstichtag des Gesamtab-
schlusses fortgeschrieben wird. Durch eine solche Vorgehensweise wird ein „Abrechnungszeitraum“ für den ge-
meindlichen Betrieb geschaffen, der dem des Gesamtabschlusses entspricht (Geschäftsjahr der Gemeinde). 
 
 
2.2.4 Kein Verzicht beim Abschlussstichtag 31. Juli   
 
Im gemeindlichen Bereich bestehen vielfach Betriebe, deren Geschäftsjahr in zeitlicher Hinsicht erheblich vor 
dem 30. September endet, z. B. bei Kulturbetrieben. Dazu gehören auch gemeindliche Betriebe, die für die ge-
meindlichen Aufgaben „Schule“ und „Kindergarten“ errichtet worden sind. Das Geschäftsjahr solcher Betriebe ist 
oftmals auf das Schuljahr oder das Kindergartenjahr ausgerichtet worden, die am 1. August eines Jahres begin-
nen und im Folgejahr am 31. Juli enden. Sofern solche gemeindlichen Betriebe im Rahmen des Gesamtab-
schlusses der Gemeinde voll zu konsolidieren sind, dürfte die Aufstellung eines gesonderten Zwischenabschlus-
ses für diese Betriebe grundsätzlich nicht zu vermeiden sein. Die in zeitlicher Hinsicht ggf. anders ablaufende 
gemeindliche Aufgabenerfüllung im Geschäftsjahr der Betriebe dürfte einem Zwischenabschluss zum 31. Juli 
eines Jahres jedoch nicht entgegenstehen.  
 
Bei solchen gemeindlichen Betrieben hängt es vorrangig von den örtlichen Gegebenheiten ab, ob ggf. in beson-
deren Einzelfällen allein konsolidierungstechnische Buchungen ausreichen, um einen solchen gemeindlichen 
Betrieb den GoB entsprechend in den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen. Durch eine solche Vor-
gehensweise darf grundsätzlich das durch den Gesamtabschluss zu vermittelnde Bild der wirtschaftlichen Ge-
samtlage der Gemeinde nicht beeinträchtigt werden. Die Prüfung einer solchen Möglichkeit setzt erst einmal die 
Klärung der Frage voraus, ob ein solcher gemeindlicher Betrieb von wesentlicher Bedeutung ist und deshalb im 
Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses der Vollkonsolidierung unterliegt. Bei dieser Prüfung ist aber 
auch der erhebliche Zeitunterschied zwischen den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses und dem betriebli-
chen Abschlussstichtag zu berücksichtigen.  
 
Sofern ein gemeindlicher Betrieb mit einem Wirtschaftsjahr, das am 31. Juli endet, durch Vollkonsolidierung in 
den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen ist, kann auf einen Zwischenabschluss zum Abschlussstich-
tag des Gesamtabschlusses (31. Dezember) grundsätzlich nicht verzichtet werden. In diesen Fällen kann i.d.R. 
davon ausgegangen werden, dass in der Zeit zwischen dem Abschlussstichtag des betrieblichen Jahresab-
schlusses und dem Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses gewichtige Sachverhalte oder Geschäftsvorfälle 
in dem Betrieb entstehen, die von Bedeutung sind und im gemeindlichen Gesamtabschluss berücksichtigt werden 
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müssen. Das verwaltungsmäßige Handeln sowie die erhebliche Abweichung vom Abschlussstichtag des Ge-
samtabschlusses gebieten dabei, diese Sachlage ausreichend zu würdigen, damit die Richtigkeit und die wirt-
schaftliche Einheit der Gemeinde nicht beeinträchtigt werden. 
 
 
2.2.5 Die Anforderungen an den Zwischenabschluss 
 
2.2.5.1 Allgemeine Anforderungen  
 
Die Darstellung der gemeindlichen Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage im Gesamtabschluss 
der Gemeinde erfordert, dass die einbezogenen Jahresabschlüsse der am Gesamtabschluss Beteiligten bezogen 
auf den gleichen Abschlussstichtag (Stichtag der Gemeinde) aufgestellt werden. In den Fällen, in denen ein ge-
meindlicher Betrieb einen abweichenden Abschlussstichtag hat und deshalb die Aufstellung eines Zwischenab-
schlusses verlangt wird, muss der Zwischenabschluss grundsätzlich den Anforderungen gerecht werden, die an 
den regelmäßigen Jahresabschluss des Betriebes gestellt werden.  
 
Bei der Aufstellung eines Zwischenabschlusses durch einen gemeindlichen Betrieb sollen bereits die Erfordernis-
se des gemeindlichen Gesamtabschlusses möglichst berücksichtigt werden, z. B. die gemeindlichen Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden, die bei Gesamtabschluss zur Anwendung kommen. Wegen der unterschiedli-
chen Rechnungsperioden lassen sich jedoch Unterschiede nicht immer vermeiden. Es muss dann ggf. auch mit 
Schätzungen und Annahmen gearbeitet werden, um aufgetretene Differenzen auszuräumen.  
 
Ein betrieblicher Zwischenabschluss stellt jedoch keinen unterjährigen Jahresabschluss des betreffenden Betrie-
bes der Gemeinde dar. Er ersetzt daher auch nicht den betrieblichen Jahresabschluss zum Ende des Geschäfts-
jahres. Die Aufstellung des Zwischenabschlusses bzw. seine Ableitung bezogen auf den Stichtag des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses dient ausschließlich dessen Aufstellung. Nur auf diese Art und Weise kann in solchen 
Fällen gewährleistet werden, dass im gemeindlichen Gesamtabschluss die gemeindliche Verwaltung und die 
einbezogenen Betriebe so dargestellt werden, als ob die Gemeinde mit ihren Betrieben insgesamt eine einzige 
wirtschaftliche Einheit wäre. 
 
Vor diesem Hintergrund unterliegt der betriebliche Zwischenabschluss auch nicht der Abschlussprüfung wie der 
Jahresabschluss des betreffenden Betriebes. Wegen seiner gesamtabschlussbezogenen Aufstellung unterliegt 
der Zwischenabschluss vielmehr der Prüfungspflicht des Abschlussprüfers des gemeindlichen Gesamtabschlus-
ses. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Rates der Gemeinde hat daher eine Prüfungsverantwortung nicht 
nur für den aufgestellten gemeindlichen Gesamtabschluss, sondern für alle die dem Gesamtabschluss zugrunde 
liegenden Abschlüsse, die nicht nach anderen Vorschriften geprüft worden sind. 
 
 
2.2.5.2 Die Aufstellung der betrieblichen Bilanz 

 
Ein gemeindlicher Betrieb, der durch die Gemeinde verpflichtet worden ist, einen Zwischenabschluss als Grund-
lage für seine Einbeziehung in den gemeindlichen Gesamtabschluss aufzustellen, hat diesen Abschluss grund-
sätzlich nach den für ihn geltenden Rechnungslegungsvorschriften aufzustellen. Er muss daher für die Aufstel-
lung seiner Bilanz regelmäßig die Vorgaben des § 266 HGB beachten, sofern der Betrieb nicht zusätzlich weitere 
Vorschriften zu beachten hat. Nach der genannten handelsrechtlichen Vorschrift ist die betriebliche Bilanz in 
Kontoform aufzustellen. Sie muss mindestens die in der Vorschrift benannten Posten ausweisen. Eine Zusam-
menfassung der wesentlichen Bilanzbereiche wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
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Die Struktur der Bilanz nach § 266 HGB 

 
 

AKTIVA 
 

PASSIVA 
 
A. Anlagevermögen,  

I. Immaterielle Vermögensgegenstände,  
II. Sachanlagen,  
III. Finanzanlagen,  

B. Umlaufvermögen,  
I. Vorräte,  
II. Forderungen und sonstige  
    Vermögensgegenstände,  
III. Wertpapiere,  
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 
     Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks, 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 
 

 
A. Eigenkapital:  

I. Gezeichnetes Kapital; 
II. Kapitalrücklage; 
III. Gewinnrücklagen:  
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag; 
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 

B. Rückstellungen:  
C. Verbindlichkeiten:  
D. Rechnungsabgrenzungsposten. 
 

Abbildung 637 „Die Struktur der Bilanz nach § 266 HGB“ 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass gemeindliche Betriebe, die eine kleine Kapitalgesellschaft nach 
§ 267 Absatz 1 HGB darstellen, nur eine verkürzte Bilanz aufzustellen brauchen. Die Darstellungen in dieser 
Bilanz können dabei auf die in der Vorschrift mit Buchstaben und römischen Zahlen bezeichneten Posten be-
schränkt werden. Die vorgeschriebene Reihenfolge muss gleichwohl beibehalten werden. Den großen und mittel-
großen Kapitalgesellschaften (vgl. § 267 Absatz 2 und 3 HGB) steht diese Möglichkeit nicht offen.  
 
 
2.2.5.3 Die Aufstellung der betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung 
 
2.2.5.3.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Ein gemeindlicher Betrieb, der durch die Gemeinde verpflichtet worden ist, einen Zwischenabschluss als Grund-
lage für seine Einbeziehung in den gemeindlichen Gesamtabschluss aufzustellen, hat im Rahmen dieses Ab-
schlusses auch eine Gewinn- und Verlust-Rechnung aufzustellen. Er muss dafür regelmäßig die Vorgaben des § 
275 HGB beachten, sofern der Betrieb nicht zusätzlich weitere Vorschriften zu beachten hat. Abhängig von der 
handelsrechtlichen Größenklasse kann dabei ein gemeindlicher Betrieb Erleichterungen nutzen (vgl. § 276 HGB). 
Nach dieser handelsrechtlichen Vorschrift dürfen kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften die Posten nach § 
275 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 oder Absatz 3 Nummer 1 bis 3 und 6 HGB zu einem Posten unter der Bezeichnung 
"Rohergebnis" zusammenfassen. Kleine Kapitalgesellschaften brauchen außerdem die in § 277 Absatz 4 Satz 2 
und 3 HGB verlangten Erläuterungen zu den Posten "Außerordentliche Erträge" und "Außerordentliche Aufwen-
dungen" nicht zu machen. 
 
Die betriebliche Gewinn- und Verlust-Rechnung ist nach der genannten handelsrechtlichen Vorschrift in Staffel-
form aufzustellen. Der gemeindliche Betrieb kann außerdem entscheiden, ob er seine Gewinn- und Verlust-
Rechnung nach dem Gesamtkostenverfahren oder dem Umsatzkostenverfahren aufstellt. Bei der Auswahl des 
Verfahrens sollten als Kriterien regelmäßig die Aussagefähigkeit, die Transparenz und die Vergleichbarkeit zur 
Anwendung kommen. Außerdem ist das Informationsinteresse der Adressaten des betrieblichen Jahresabschlus-
ses zu berücksichtigen. Es sollte geklärt sein, ob von der Gemeinde ein Gesamtabschluss aufzustellen ist. 
 
 
2.2.5.3.2 Die Gliederung beim Gesamtkostenverfahren 
 
Das Gesamtkostenverfahren (GKV) ist leistungsbezogen und weist alle Herstellungskosten des gemeindlichen 
Betriebes unabhängig davon aus, ob die betriebliche Gesamtleistung (Produkte und sonstige Leistungen) auch 
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am Markt abgesetzt worden sind. Die Gegenüberstellung der gesamten Produktionskosten und der Gesamtleis-
tung führt z. B. dazu, dass der Ausweis der Umsatzerlöse um Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen erweitert werden muss. Bei diesem Verfahren wird der entstandene Aufwand des Betriebes nach den 
wichtigsten Aufwandsarten verteilt. Beim Gesamtkostenverfahren sind in der betrieblichen Gewinn- und Verlust-
Rechnung eine Vielzahl von Posten auszuweisen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gliederung der GuV beim Gesamtkostenverfahren 

 
 
1. Umsatzerlöse 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 
3. andere aktivierte Eigenleistungen 
4. sonstige betriebliche Erträge 
5. Materialaufwand:  

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 

6. Personalaufwand:  
a) Löhne und Gehälter 
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, 

davon für Altersversorgung 
7. Abschreibungen:  

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanla-
gen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung 
des Geschäftsbetriebs 

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Ka-
pitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 

8. sonstige betriebliche Aufwendungen 
9. Erträge aus Beteiligungen, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
10.  Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 

davon an verbundene Unternehmen 
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
15. außerordentliche Erträge 
16. außerordentliche Aufwendungen 
17. außerordentliches Ergebnis 
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
19. sonstige Steuern 
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 

Abbildung 638 „Die Gliederung der GuV beim Gesamtkostenverfahren“ 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass eine reduzierte Darstellung der Posten in der betrieblichen Ge-
winn- und Verlust-Rechnung die erwünschten Informationen für den gemeindlichen Gesamtabschluss nicht beein-
trächtigen darf. Im örtlichen Einzelfall ist ggf. zu klären, ob und welche weiteren Informationen zur Umsetzung der 
Konsolidierung benötigt werden. 
 
 
2.2.5.3.3 Die Gliederung beim Umsatzkostenverfahren  
 
Das Umsatzkostenverfahren (UKV) ist grundsätzlich umsatzbezogen, denn es weist die Kosten der Herstellung in 
einem gemeindlichen Betrieb abhängig davon aus, in welchem Umfang die betrieblichen Produkte und Leistun-
gen am Markt abgesetzt worden sind. Diese Kosten werden auch unabhängig davon ausgewiesen, in welchem 
Wirtschaftsjahr die Herstellungskosten im gemeindlichen Betrieb entstanden sind. Die Herstellungskosten der 
nicht verkauften betrieblichen Erzeugnisse werden deshalb als Halb- oder Fertigfabrikate in der betrieblichen 
Bilanz angesetzt und nicht in der Gewinn- und Verlust-Rechnung des Betriebes. Der entstandene Aufwand wird 
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dabei nach den betrieblichen Arbeitsbereichen verteilt. Beim Umsatzkostenverfahren in der Gewinn- und Verlust-
Rechnung sind i.d.R. die nachfolgenden Posten auszuweisen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gliederung der GuV beim Umsatzkostenverfahren 

 
 
1. Umsatzerlöse 
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen 
3. Bruttoergebnis vom Umsatz 
4. Vertriebskosten 
5. allgemeine Verwaltungskosten 
6. sonstige betriebliche Erträge 
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 
8. Erträge aus Beteiligungen, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 

davon an verbundene Unternehmen 
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
14. außerordentliche Erträge 
15. außerordentliche Aufwendungen 
16. außerordentliches Ergebnis 
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
18. sonstige Steuern 
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 
 

Abbildung 639 „Die Gliederung der GuV beim Umsatzkostenverfahren“ 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass eine reduzierte Darstellung der Posten in der betrieblichen Ge-
winn- und Verlust-Rechnung die erwünschten Informationen für den gemeindlichen Gesamtabschluss nicht beein-
trächtigen darf. Im örtlichen Einzelfall ist ggf. zu klären, ob und welche weiteren Informationen zur Umsetzung der 
Konsolidierung benötigt werden. 
 
 
2.2.6 Die Angleichungsmaßnahmen bei einem Verzicht 
 
Bei der örtlichen Entscheidung der Gemeinde, auf die Aufstellung eines Zwischenabschlusses durch einen ge-
meindlichen Betrieb zu verzichten, muss geprüft und beurteilt werden, ob und in welchem Umfang andere Maß-
nahmen den Zweck erfüllen können. Ggf. können durch besondere konsolidierungstechnische Buchungen wichti-
ge betriebliche Vorgänge aus der Zeit zwischen dem Abschlussstichtag des betrieblichen Jahresabschlusses und 
dem Abschlussstichtag des gemeindlichen Gesamtabschlusses in der Gesamtbilanz und der Gesamtergebnis-
rechnung der Gemeinde berücksichtigt werden. Dabei müssen diese Vorgänge auch bedeutend für den betref-
fenden Betrieb sein.  
 
Das Vorliegen der Wesentlichkeit kann dabei z. B. mithilfe der Summe der „betrieblichen“ Geschäftsvorfälle be-
stimmt werden, die für die Frage der Berücksichtigung der Vorgänge im gemeindlichen Gesamtabschluss in Be-
tracht kommen. Aber auch die zeitliche Hauptgeschäftstätigkeit eines Betriebes kann ausschlaggebend sein, 
wenn sie regelmäßig nach dem Abschlussstichtag liegt, z. B. bei Saisongeschäften. Außerdem müssen die not-
wendigen Eliminierungen „konzerninterner“ Vorgänge durchführbar sein. Es müssen aber auch Missbräuche 
ausgeschlossen werden können, weil Abschlüsse mit voneinander abweichendem Zeitbezug miteinander konso-
lidiert werden müssen. Insgesamt muss die Gemeinde sicherstellen und gewährleisten, dass keine Informations-
lücken entstehen. Die Entscheidung der Gemeinde sowie die vorgenommenen Maßnahmen sind deshalb von der 
Gemeinde im Gesamtanhang im gemeindlichen Gesamtabschluss anzugeben. 
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II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Bestandteile des Gesamtabschlusses): 
 
1.01 Allgemeine Einführung 
 
Die Gemeinde hat in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen (vgl. § 116 Absatz 1 Satz 1 GO NRW). 
Der Gesamtabschluss stellt den Stand und das Ergebnis aus der tatsächlichen Aufgabenerledigung der Gemein-
de im Haushaltsjahr sowie die wirtschaftliche Gesamtentwicklung der Gemeinde unter Einbeziehung ihrer ge-
meindlichen Betriebe dar. Zum besseren Verständnis der Regelungen über den gemeindlichen Gesamtabschluss 
wiederholt die Vorschrift die in § 116 Absatz 1 Satz 2 GO NRW genannten Bestandteile. Dadurch wird nochmals 
ausdrücklich bestätigt, dass der gemeindliche Gesamtabschluss aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamt-
bilanz und dem Gesamtanhang besteht. Dieser Abschluss ist um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen, in dem 
u.a. der Geschäftsablauf im Geschäftsjahr (Haushaltsjahr) sowie die Gesamtlage der Gemeinde erläutert wird. 
 
 
1.1 Zu Nummer 1 (Gesamtergebnisrechnung): 
 
1.1.1 Die Struktur der Gesamtergebnisrechnung 
 
Die Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde soll der gemeindlichen Ergebnisrechnung entsprechen, weil die 
Vorschrift des § 38 GemHVO NRW auf den gemeindlichen Gesamtabschluss entsprechend anzuwenden ist. Die 
Gemeinde hat in der Gesamtergebnisrechnung das aus Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen erzielte 
Gesamtergebnis so darzustellen, als ob es sich bei der gemeindlichen Verwaltung einschließlich der gemeindli-
chen Betriebe um eine einzige wirtschaftliche Einheit (Sachgesamtheit) handeln würde. Die Struktur der gemeind-
lichen Gesamtergebnisrechnung wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Struktur der Gesamtergebnisrechnung 

 
 

TEILBEREICH 
 

INHALTE 

1. Ordentliche Gesamterträge 
 

 
    Steuern und ähnliche Abgaben 
    Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
    Sonstige Transfererträge 
    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
    Privatrechtliche Leistungsentgelte 
    Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
    Sonstige ordentliche Erträge 
    Aktivierte Eigenleistungen 
    Bestandsveränderungen 
 

2. Ordentliche Gesamtaufwendungen 

 
    Personalaufwendungen 
    Versorgungsaufwendungen 
    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
    Bilanzielle Abschreibungen 
    Transferaufwendungen 
    Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 

3. Ordentliches Gesamtergebnis 

 
    Saldo aus 
    Summe der ordentlichen Gesamterträge 
    Summe der ordentlichen Gesamtaufwendungen 
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Die Struktur der Gesamtergebnisrechnung 

 
 

TEILBEREICH 
 

INHALTE 
 
 
4. Gesamtfinanzergebnis 

    Saldo aus 
    Finanzerträgen 
    Erträgen aus assoziierten Beteiligungen 
    Finanzaufwendungen 
    Aufwendungen aus assoziierten Beteiligungen 
 

5. Gesamtergebnis der laufenden  
    Geschäftstätigkeit 

 
    Summe aus 
    Ordentlichem Gesamtergebnis  
    Gesamtfinanzergebnis 
 

6. Außerordentliches Gesamtergebnis 

 
    Saldo aus 
    Außerordentlichen Erträge 
    Außerordentlichen Aufwendungen 
 

7. Gesamtjahresergebnis 

 
    Summe aus  
    Gesamtergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit 
    Außerordentlichem Gesamtergebnis 
 

 
8. Gesamtbilanzgewinn/ 
    Gesamtbilanzverlust 
 

 
(Örtlich anzugeben) 

 

 
9. Anderen Gesellschaftern  
    zuzurechnendes Ergebnis 

 

(Örtlich anzugeben) 

Abbildung 640 „Die Struktur der Gesamtergebnisrechnung“ 
 
Der Aufbau der Gesamtergebnisrechnung ist dabei auf die Positionen ausgerichtet worden, die auch in der ge-
meindlichen Ergebnisrechnung mindestens enthalten sein sollen, um eine Mindesteinheitlichkeit zu gewährleis-
ten. Zu den einzelnen Positionen der Gesamtergebnisrechnung sind jeweils Angaben über die Beträge des abge-
laufenen Haushaltsjahres zu machen. Zusätzlich sind in entsprechender Art und Weise auch die Beträge des 
Vorjahres anzugeben. 
 
Innerhalb der der Gesamtergebnisrechnung ist die Bezifferung der Ertrags- und Aufwandspositionen sowie der 
auszuweisenden Summen und Salden von der Gemeinde eigenverantwortlich in fachlicher und technischer Hin-
sicht unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. Etwaige Besonderheiten bei der gemeind-
lichen Gesamtergebnisrechnung erfordern, im Gesamtanhang ausreichende Angaben zu dem betreffenden Be-
reich zu machen. Diese Gegebenheiten belassen der Gemeinde einen ausreichenden Gestaltungsspielraum.  
 
 
1.1.2 Die Inhalte der Gesamtergebnisrechnung 

 
Die gemeindliche Gesamtergebnisrechnung soll das tatsächliche Ressourcenaufkommen (Erträge) und den tat-
sächlichen Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) der gemeindlichen Verwaltung einschließlich der Betriebe der 
Gemeinde im Haushaltsjahr nachweisen. Ihre sachliche Gliederung baut daher auf der gemeindlichen Ergebnis-
rechnung auf, sodass mindestens die dort vorgegebenen Haushaltspositionen auch in der Gesamtergebnisrech-
nung mit ihren Ist-Werten ausgewiesen werden müssen. Die Gemeinde hat dabei auch das Prinzip der Perio-
denabgrenzung zu beachten (vgl. § 11 Absatz 2 GemHVO NRW).  
 
In der gemeindlichen Gesamtergebnisrechnung dürfen daher nur Gesamterträge und Gesamtaufwendungen der 
Gemeinde nachgewiesen werden, die dem abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind. In den 
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Fällen, in denen aus Sicht der Gemeinde periodenfremde Erträge und/oder Aufwendungen entstanden sind, 
müssen diese in der gemeindlichen Ergebnisrechnung unter den inhaltlich zutreffenden Ertrags- und Aufwandsar-
ten erfasst werden. Sie sind nicht unter einer gesonderten Haushaltsposition als „periodenfremd“ nachzuweisen. 
 
Unter Beachtung des Bruttoprinzips sind in der Gesamtergebnisrechnung jeweils Jahressummen für die einzel-
nen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf das Haushaltsjahr auszuweisen. Dadurch werden die Herkunft der 
Ressourcen (tatsächliches Aufkommen) und deren Verwendung der Ressourcen (tatsächlicher Verbrauch), 
nachgewiesen. Ergänzend dazu sind durch die Bildung von Summen und Salden das Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis sowie aus beiden Ergebnissen das ordentliche Ergebnis festzustel-
len. Aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen ist zudem das außerordentliche 
Ergebnis zu ermitteln und gesondert auszuweisen. Zur Vervollständigung des Gesamtbildes über die gemeindli-
che Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr ist es zudem erforderlich, das ordentliche Gesamtergebnis und das 
außerordentliche Gesamtergebnis sind zu einem Gesamtjahresergebnis zusammenzuführen, das als Gesamtjah-
resüberschuss oder Gesamtjahresfehlbetrag darzustellen ist.  
 
Unter Beachtung des Vollständigkeitsgebots sind in die Gesamtergebnisrechnung auch Erträge und Aufwendun-
gen eines gemeindlichen Betriebes aufzunehmen, dessen Einbeziehung in den Vollkonsolidierungskreis für den 
gemeindlichen Gesamtabschluss unterjährig begründet wurde. Derartige betriebliche Erträge und Aufwendungen 
fließen dabei anteilmäßig in die gemeindliche Gesamtergebnisrechnung ein, denn die betrieblichen Erträge und 
Aufwendungen, die vor der Zugehörigkeit des Betriebes zum Vollkonsolidierungskreis entstanden sind, dürfen 
nicht in die gemeindliche Gesamtergebnisrechnung einfließen. Ein ggf. aufzustellender Zwischenabschluss durch 
den Betrieb für die Einbeziehung in den gemeindlichen Gesamtabschluss kann dabei zur Erleichterung der jah-
resbezogenen Aufteilung beitragen. Diese Sachlage kann entsprechend gelten, wenn ein gemeindlicher Betrieb 
unterjährig aus dem Vollkonsolidierungskreis der Gemeinde ausscheidet.  
 
 
1.1.3 Die Auswirkungen der Konsolidierungsschritte 
 
Im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses werden aus der Ergebnisrechnung der ge-
meindlichen Verwaltung und den betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnungen die Erträge und Aufwendungen in 
der Summenergebnisrechnung zusammengeführt, um daraus die die Erträge und Aufwendungen für die Gesamt-
ergebnisrechnung und das Gesamtergebnis der Gemeinde zu ermitteln. Aus den durchzuführenden Konsolidie-
rungsschritten, z. B. im Rahmen der Vollkonsolidierung, ergeben sich dabei auch Auswirkungen auf die Aufstel-
lung der Gesamtergebnisrechnung. Im Einzelnen können bei der Gemeinde folgende Sachverhalte vorliegen, die 
zu berücksichtigen sind (vgl. Abbildung). 
 

 
Ergebnisauswirkungen auf die Gesamtergebnisrechnung 

 
 

HERKUNFT 
 

URSACHEN 

Aus der 
Kapitalkonsolidierung 

 
- Abschreibungen auf aufgedeckte stille Reserven 
- Auflösung stiller Lasten 
- Abschreibungen eines Geschäfts- oder Firmenwertes 
- Erträge aus der Auflösung eines passiven Unter-

schiedsbetrages 
 

 
Aus der 

Schuldenkonsolidierung 
 

 
- Veränderung der Summe der erfolgswirksam entstan-

denen Aufrechnungsdifferenzen 
 

Aus der 
Zwischenergebniskonsolidierung 

 
- Eliminierung von Zwischenergebnissen aus der Be-

wertung von Aktiva 
- Veränderung der Summe der erfolgswirksam entstan-
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Ergebnisauswirkungen auf die Gesamtergebnisrechnung 

 
 

HERKUNFT 
 

URSACHEN 
denen Zwischenergebnisse gegenüber dem Vorjahr 

 
 

Aus 
„konzerninternen“  

Gewinnausschüttungen 
 

 
- Korrektur von Beteiligungserträgen, die ohne Abfüh-

rungsvertrag vereinnahmt worden sind 
- Korrektur von vertraglichen Beteiligungserträgen 
 

Aus der 
Equity-Konsolidierung 

 
- Veränderungen der anteiligen Ergebniskomponenten 

bei späterem Zufluss eines im Entstehungsjahr ver-
einnahmten Beteiligungsertrages 

 
 

Aus der 
Zurechnung des Ergebnisses 
zu anderen Gesellschaftern 

 

 
- Veränderung des Gesamtergebnisses für die Ge-

meinde aufgrund des anderen Gesellschaftern zuzu-
rechnenden Ergebnisses 

 
Abbildung 641 „Ergebnisauswirkungen auf die Gesamtergebnisrechnung“ 

 
Im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses hat die Gemeinde eigenverantwortlich die 
Auswirkungen der Konsolidierungsschritte auf ihr Gesamtergebnis zu ermitteln. Sie hat deren Bedeutung und 
Wesentlichkeit festzustellen und in Abhängigkeit davon entsprechende Angaben und Erläuterungen in den Ge-
samtanhang aufzunehmen.  
 
 
1.2 Zu Nummer 2 (Gesamtbilanz): 
 
Die Gesamtbilanz im gemeindlichen Gesamtabschluss wird ausgehend von der Bilanz im Jahresabschluss der 
gemeindlichen Verwaltung und der jeweiligen Bilanz in den Jahresabschlüssen der Betriebe der Gemeinde auf-
gebaut. Sie soll eine umfassende Auskunft über das gesamte Vermögen und sämtliche Schulden der Gemeinde 
geben. Zu den einzelnen Posten der Gesamtbilanz sind jeweils die Wertansätze für das abgelaufene Haushalts-
jahr sowie für das Vorjahr anzugeben. Außerdem muss bei der Gesamtbilanz der Gemeinde eine Mindestgliede-
rung gewährleistet sein. Es verbleibt der Gemeinde dabei jedoch noch ein ausreichender Gestaltungsspielraum. 
Die Struktur der gemeindlichen Gesamtbilanz wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Struktur der Gesamtbilanz 

 
 

AKTIVA 
 

PASSIVA 
 
1.  Anlagevermögen 
1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände 
1.2  Sachanlagen 
1.2.1     Unbebaute Grundstücke und grund-     
             stücksgleiche Rechte 
             (örtlich weiter zu untergliedern)  
1.2.2    Bebaute Grundstücke u. grund- 
             stücksgleiche Rechte 
            (örtlich weiter zu untergliedern) 
1.2.3    Infrastrukturvermögen 
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur- 
            vermögens 
1.2.3.2 Bauten des Infrastrukturvermögens 
            (örtlich weiter zu untergliedern)  
1.2.4    Bauten auf fremden Grund und Boden 
1.2.5    Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 

 
1.  Eigenkapital 
1.1  Allgemeine Rücklage 
1.2  Sonderrücklagen 
1.3  Ausgleichsrücklage 
1.4  Ergebnisvorträge 
1.5  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  
1.6  Ausgleichsposten für die Anteile anderer 
       Gesellschafter 
1.7  Gesamtbilanzgewinn/Gesamtbilanzverlust 
 
2.  Sonderposten 
2.1  Sonderposten für Zuwendungen 
2.2  Sonderposten für Beiträge 
2.3  Sonderposten für den Gebührenausgleich 
2.4  Sonstige Sonderposten 
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Die Struktur der Gesamtbilanz 

 
 

AKTIVA 
 

PASSIVA 
1.2.6    Maschinen und technische Anlagen, 
            Fahrzeuge 
1.2.7    Betriebs- und Geschäftsausstattung 
1.2.8    Geleistete Anzahlungen und 
            Anlagen im Bau 
1.3  Finanzanlagen 
1.3.1    Anteile an verbundenen Unternehmen 
1.3.2    Anteile an assoziierten Unternehmen 
1.3.3    Übrige Beteiligungen 
1.3.4    Sondervermögen 
1.3.5    Wertpapiere des Anlagevermögens 
1.3.6    Ausleihungen 
 
2. Umlaufvermögen 
2.1  Vorräte  
2.1.1   Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 
2.1.2   Geleistete Anzahlungen 
2.2   Forderungen und sonstige  
        Vermögensgegenstände 
2.2.1   Forderungen 
2.2.2  Sonstige Vermögensgegenstände 
2.3  Wertpapiere des Umlaufvermögens 
2.4   Liquide Mittel 

 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
4.  Nicht durch Eigenkapital gedeckter  
     Fehlbetrag 
 
5. Aktive latente Steuern 
 

3.  Rückstellungen 
3.1  Pensionsrückstellungen 
3.2  Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
3.3  Instandhaltungsrückstellungen 
3.4  Steuerrückstellungen 
3.5  Sonstige Rückstellungen 
 
4.  Verbindlichkeiten 
4.1  Anleihen 
4.2  Verbindlichkeiten aus Krediten für  
        Investitionen 
4.3  Verbindlichkeiten aus Krediten zur  
        Liquiditätssicherung 
4.4  Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die  
        Kreditaufnahmen wirtschaftlich  
        gleichkommen 
4.5  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
        Leistungen 
4.6  Sonstige Verbindlichkeiten 

 
5.  Passive Rechnungsabgrenzung 
 
 

Abbildung 642 „Die Struktur der Gesamtbilanz“ 
 
Die örtlichen Gegebenheiten der Gemeinde können im Einzelfall jedoch so gewichtig sein, dass diese bei der 
Gestaltung der gemeindlichen Gesamtbilanz nicht außer Betracht bleiben können. In der örtlichen Praxis ist des-
halb z. B. zu prüfen, ob den mit einer vierstelligen Nummer versehenen Bilanzposten (vgl. § 41 Absatz 3 und 4 
GemHVO NRW) ggf. eine geringe Bedeutung zukommt, sodass ein Ansatz als gesonderter Posten von Anfang 
an entbehrlich ist. Die Gemeinde hat jedoch insgesamt die Bezifferung der Aktiv- und Passivposten in der ge-
meindlichen Gesamtbilanz in fachlicher und technischer Hinsicht unter Berücksichtigung der örtlichen Gegeben-
heiten eigenverantwortlich festzulegen. 
 
In diesem Zusammenhang kann es zudem örtlich notwendig werden, wichtige oder wesentliche Posten einer 
betrieblichen Bilanz, sofern diese Posten betriebsbedingt eine entsprechende Bedeutung für die gemeindliche 
Gesamtbilanz haben, in die Gliederung dieser Gesamtbilanz einzufügen. Ein solcher Bedarf kann z. B. im Ver-
kehrsbereich bestehen, sodass ein gesonderter Posten „Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr“ in der 
gemeindlichen Gesamtbilanz zusätzlich anzusetzen ist. Ebenso kann aufgrund der gemeindlichen Aufgabenerfül-
lung im Abwasserbereich oder im Abfallbereich ein örtlicher Bedarf entstehen, die gemeindliche Gesamtbilanz im 
Bilanzbereich "Infrastrukturvermögen" weiter zu untergliedern. Zu den Besonderheiten bei der gemeindlichen 
Gesamtbilanz sind im Gesamtanhang ausreichende Angaben zu den betreffenden Bilanzbereichen zu machen. 
 
 
1.3 Zu Nummer 3 (Gesamtanhang): 
 
Der Gesamtanhang im gemeindlichen Gesamtabschluss entsteht auf der Basis der entwickelten Gesamtbilanz 
und der Gesamtergebnisrechnung, denn er soll u.a. die Posten dieser beiden Bestandteile des Gesamtabschlus-
ses so erläutern, dass sachverständige Dritte die Wertansätze der Gesamtbilanz und die Positionen der Gesamt-
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ergebnisrechnung beurteilen können. Im Gesamtanhang müssen aber auch noch andere wichtige Angaben und 
Erläuterungen enthalten sein, z. B. die Darstellung der nicht in den Gesamtabschluss einbezogenen gemeindli-
chen Betriebe (vgl. § 116 Absatz 3 GO NRW).  
 
Durch einen solchen Gesamtanhang soll es den Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses ermöglicht 
werden, die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. Alle Angaben im Anhang 
(Pflichtangaben, Wahlpflichtangaben, zusätzliche Angaben) müssen deshalb wahr, klar und übersichtlich sowie 
vollständig sein, damit der Gesamtanhang die an ihn gestellten Anforderungen erfüllen und der Gesamtabschluss 
der Gemeinde das durch die Vorschrift des § 116 GO NRW geforderte Bild über die tatsächliche wirtschaftliche 
Gesamtlage der Gemeinde vermitteln kann.  
 
Die Angaben im Gesamtanhang müssen sich daher immer auf den aktuellen Gesamtabschluss und dürfen sich 
nur zur weiteren Erläuterung auch auf vorhergehende Gesamtabschlüsse beziehen. Die Aussagefähigkeit des 
Gesamtanhangs soll deshalb auch dadurch gewährleistet werden, dass zusätzlich zur Generalklausel in der Vor-
schrift des § 51 Absatz 2 GemHVO NRW haushaltsrechtlich nicht eine Vielzahl von gewichtigen Sachverhalten 
benannt wurde, die für die Gemeinde eine gesonderte Erläuterungspflicht im Gesamtanhang auslösen. Das nach-
folgende Schema soll eine mögliche Gliederung des gemeindlichen Gesamtanhangs aufzeigen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gliederung des Gesamtanhangs 

 
  

GLIEDERUNG 
 

INHALTE 

1 Allgemeine Angaben 
 
Einführung, Erläuterungspflichten, gesetzli-
che und örtliche Vorschriften u.a. 
 

2 Bilanzierungs- und  
Bewertungsmethoden 

 
Angaben zu genutzten Ansatzwahlrechten 
und Bewertungswahlrechten u.a. 
 

3 Erläuterungen  
zur Gesamtbilanz 

 
gegliedert nach Anlage- und Umlaufvermö-
gen, Eigenkapital und Fremdkapital u.a.  
 

4 Erläuterungen  
zur Gesamtergebnisrechnung 

 
gegliedert nach Arten der Erträge und der  
Aufwendungen 
 

5 Erläuterungen  
zur Kapitalflussrechnung 

 
gegliedert nach Arten des Cashflow in den 
drei Bereichen 
 

6 Sonstige Angaben 
 
z. B. nicht bilanzierungsfähige Sachverhalte, 
aber wirtschaftliche Bedeutung haben 
 

7 Hinweise  
auf sonstige Unterlagen 

 
z. B. Gesamtanlagenspiegel u.a., wenn nicht 
bereits unter den vorherigen Abschnitten , 
oder  Gesamteigenkapitalspiegel 
 

8 Hinweis auf Verantwortliche 

 
z. B. auf Nennung der Verantwortlichen am  
Schluss des Lageberichts nach § 116Absatz 
4 GO NRW 
 

9 Weitere Besonderheiten 
 
Wichtige örtliche Sachverhalte, die nicht 
bereits anzugeben waren 
 

Abbildung 643 „Die Gliederung des Gesamtanhangs“ 
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In diesem Zusammenhang ist im Informationsinteresse der Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
auf eine Verständlichkeit der Inhalte des Gesamtanhangs großen Wert zu legen. Den Grundsätzen "Klarheit", 
"Wesentlichkeit", "Vollständigkeit" und "Übersichtlichkeit" kommt daher hinsichtlich der Inhalte, des Umfanges und 
der Bedeutung des Gesamtanhangs sowie der zu machenden Angaben eine große Bedeutung zu. Die Gliede-
rung des gemeindlichen Anhangs sollte daher zweckmäßig und sachlogisch sein.  
 
Die von der Gemeinde bestimmte grundlegende Gliederungsstruktur für den Gesamtanhang sollte zudem mög-
lichst auch künftig beibehalten werden, um die Nachvollziehbarkeit durch Dritte als Adressaten des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses zu erleichtern. Bei der Erarbeitung und Gestaltung des Gesamtanhangs sowie seiner 
Inhalte sind deshalb die Interessen des gesamten Adressatenkreises des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
(Rat, Bürgerinnen und Bürger, Aufsichtsbehörde) zu berücksichtigen und unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse abzuwägen. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Beifügung des Gesamtlageberichts und des Beteiligungsberichts: 
 
2.1 Die Pflicht zur Beifügung von Unterlagen 
 
Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinde, ihrem Gesamtabschluss einen Gesamtlagebericht und einen Beteili-
gungsbericht beizufügen und löst dadurch die Pflicht für die Gemeinde zur Aufstellung eines Gesamtlageberichts 
aus (vgl. § 51 Absatz 2 GemHVO NRW). Ebenso hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht aufzustellen, der 
einen Überblick über die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinde geben soll und jährlich 
fortzuschreiben ist (vgl. (§ 117 GO NRW). Dem gemeindlichen Gesamtabschluss sind jedoch nicht nur diese 
beiden Berichte als Unterlagen beizufügen. In diesem Zusammenhang müssen auch die Verweise in Absatz 3 
der Vorschrift beachtet werden. Der Verweis auf § 47 GemHVO NRW führt z. B. dazu, dass dem gemeindlichen 
Gesamtabschluss auch ein Verbindlichkeitenspiegel beizufügen ist.  
 
Solche besonderen Unterlagen sollen dazu beitragen, die gewünschte Transparenz über das wirtschaftliche Han-
deln der Gemeinde sowie die Informationen für die Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses zu ver-
bessern. Die Gemeinde kann ihrem örtlichen Gesamtabschluss aber auch noch weitere Unterlagen beifügen, 
wenn diese dazu beitragen, das Bild über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde für alle Adressaten noch besser 
nachvollziehbarer zu machen. Zu solchen Unterlagen können z. B. ein Anlagenspiegel oder andere Übersichten 
gehören. Die Beifügung eines Anlagenspiegels ist wie die Beifügung des Verbindlichkeitenspiegels sachlich sinn-
voll, jedoch wegen des fehlenden Verweises in Absatz 3 der Vorschrift für den gemeindlichen Gesamtabschluss 
nicht ausdrücklich vorgeschrieben.   
 
 
2.2 Die Beifügung des Gesamtlageberichts 
 
Der gemeindliche Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW ist i.V.m. § 49 GemHVO NRW entsprechend dem 
Jahresabschluss der Gemeinde um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen. Durch den Gesamtlagebericht ist das 
durch den Gesamtabschluss zu vermittelnde Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage 
der Gemeinde einschließlich der gemeindlichen Betriebe unter Beachtung Grundsätze ordnungsmäßiger Lagebe-
richterstattung (GoL) zu erläutern (vgl. § 51 Absatz 1 Satz 1 GemHVO NRW).  
 
Der Gesamtlagebericht muss aber auch z. B. den Informationsbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger und des 
Rates sowie der Aufsichtsbehörde als Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses in ausreichendem 
Maße Rechnung tragen. Für die äußere Gestaltung des Gesamtlageberichts, seinen Aufbau und Umfang sind 
jedoch haushaltsrechtlich keine besonderen Formvorgaben vorgegeben worden. Das nachfolgende Schema zeigt 
einen möglichen Aufbau für den gemeindlichen Gesamtlagebericht (vgl. Abbildung). 
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Die Gliederung des Gesamtlageberichts 
 

 
GLIEDERUNG 

 
INHALTE 

 
Rahmenbedingungen 

der gemeindlichen 
Verwaltungstätigkeit 

 

Allgemeine örtliche Verhältnisse und Besonderheiten 

 
Ergebnisüberblick 
und Rechenschaft 

 
Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Gesamtabschlus-
ses und Rechenschaft über die gesamte Haushaltswirtschaft der 
Gemeinde einschließlich der Einhaltung des öffentlichen Zwecks 
durch die gemeindlichen Betriebe 
  

Steuerung und 
Produktorientierung 

 
Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der produktorientier-
ten Haushaltswirtschaft von Kernverwaltung und Betrieben unter 
Einbeziehung der Ziele und Kennzahlen 
 

 
Überblick über die 

wirtschaftliche 
Gesamtlage 

 
Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde unter 
Einbeziehung der produktorientierten Ziele und Leistungskenn-
zahlen, ggf. Angaben über eine Krise  
 

Wichtige Vorgänge 
und Nachträge 

 
Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch sol-
cher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, 
und deren Wirkungen auf die Haushaltswirtschaft von Kernver-
waltung und Betrieben 
 

 
Chancen 

 

 
Chancen für die künftige Gesamtentwicklung der Gemeinde mit 
Angabe der zugrunde liegenden Annahmen  
 

 
Risiken 

 

 
Risiken für die künftige Gesamtentwicklung der Gemeinde mit 
Angabe der zugrunde liegende Annahmen, ggf. auch der Ge-
genmaßnahmen und der Risikoüberwachung 
 

 
Örtliche 

Besonderheiten 
 

 
Umsetzung eines Sanierungskonzeptes zur Wiedererreichung 
und dauerhaften Sicherung des Haushaltsausgleichs und/oder 
zum Aufbau von Eigenkapital (Beseitigung der Überschuldung), 
z. B. bei der Kernverwaltung 
 

 
Verantwortlichkeiten 

 

 
Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstands bzw. 
zum Bürgermeister und Kämmerer sowie zu den Ratsmitgliedern 
nach § 95 Absatz 2 GO NRW, ggf. auch zur Geschäftsführung 
der gemeindlichen Betriebe des Vollkonsolidierungskreises 
 

Anlagen 

 
z. B. Gesamtergebnisse im Zeitvergleich 
        Kennzahlen im Zeitvergleich 
        Prognosen im Zeitvergleich 
 

Abbildung 644 „Die Gliederung des Gesamtlageberichts“ 
 
Im Gesamtlagebericht haben die Verantwortlichen der Gemeinde über alle Tatsachen und Sachverhalte zu be-
richten, die für eine Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde erforderlich sind. Der jährliche 
Gesamtlagebericht hat daher eine umfassende und vielfältige Funktion. Es muss darin ein Überblick über den 
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Geschäftsablauf im Haushaltsjahr gegeben werden, in dem die wichtigsten Ergebnisse des Gesamtabschlusses 
und die wirtschaftliche Gesamtlage in ihren tatsächlichen Verhältnissen dargestellt werden.  
 
Die Gemeinde ist - wie bei ihrem Lagebericht – dabei verpflichtet, eine ausgewogene und umfassende, dem 
Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse ihrer Haushaltswirtschaft unter Einbezie-
hung der gemeindlichen Betriebe und der wirtschaftlichen Gesamtlage vorzunehmen. Außerdem ist in diesem 
Bericht auf die Chancen und Risiken der zukünftigen wirtschaftlichen Gesamtentwicklung der Gemeinde einzuge-
hen. Der Gesamtlagebericht ist daher so zu fassen, dass durch ihn ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde vermittelt wird.  
 
 
2.3 Die Beifügung des Beteiligungsberichts 
 
In den gemeindlichen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW sind i.V.m. § 52 GemHVO NRW die näheren 
Informationen über die gemeindlichen Betriebe aufzunehmen. Dieser Bericht soll den Blick von der Gesamtschau 
im gemeindlichen Gesamtabschluss auf die einzelnen Betriebe lenken. Die gemeindlichen Betriebe müssen da-
her auch aus diesem Grund verpflichtet werden, die notwendigen Informationen über ihre Beiträge zur gemeindli-
chen Aufgabenerfüllung sowie ihre Jahresabschlüsse zur Verfügung zu stellen.  
 
Die Gemeinde ist deshalb aufgrund ihrer wirtschaftlichen Betätigung verpflichtet, bei der Ausgestaltung von 
Gründungsverträgen oder Satzungen darauf hinzuwirken, dass ihr das Recht eingeräumt wird, von ihren ge-
meindlichen Betrieben auch die notwendige Aufklärung und die Nachweise zu verlangen, die z. B. für die Aufstel-
lung des Gesamtabschlusses erforderlich sind (vgl. § 118 GO NRW). Um die differenzierte Betrachtung zu ge-
währleisten, muss der Beteiligungsbericht bestimmte Informationen, z. B. über Ziele und Leistungen, die Erfüllung 
des öffentlichen Zwecks, der gemeindlichen Betriebe enthalten. Im Beteiligungsbericht der Gemeinde steht des-
halb die wirtschaftliche Lage jedes einzelnen gemeindlichen Betriebes und nicht die wirtschaftliche Gesamtlage 
der Gemeinde im Blickpunkt.  
 
Der Beteiligungsbericht der Gemeinde darf außerdem nicht als ein Werk betrachtet werden, dass jedes Jahr als 
neue gemeindliche Aufgabe zu erledigen ist. Die Fortführung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung erfordert, 
dass im Bericht durch den Aufbau einer Zeitreihe eine Vergleichbarkeit der jährlichen betrieblichen Ergebnisse 
gesichert und die Entwicklung der gemeindlichen Betriebe transparent gemacht wird. Der Beteiligungsbericht 
muss daher umfassende Angaben zu allen gemeindlichen Betrieben enthalten. Diese Angaben müssen dabei 
unabhängig davon erfolgen, auf welche Art und Weise die Betriebe in den gemeindlichen Gesamtabschluss ein-
bezogen werden. Solche Erfordernisse bedingen für die Gemeinde, den Beteiligungsbericht jährlich, bezogen auf 
den Abschlussstichtag des gemeindlichen Gesamtabschlusses, fortzuschreiben. 
 
 
2.4 Die Beifügung eines Gesamteigenkapitalspiegels 
 
Dem gemeindlichen Gesamtabschluss können von der Gemeinde freiwillig weitere Unterlagen beigefügt werden, 
sofern diese Unterlagen zu mehr Transparenz über die Ergebnisse des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde 
beitragen und die haushaltsrechtlich bestimmte Aufgabe des gemeindlichen Gesamtabschlusses nicht beein-
trächtigen. Über die Präsentation von Daten in solchen Unterlagen hat die Gemeinde eigenverantwortlich zu 
entscheiden. Sie ist auch für deren förmliche Ausgestaltung verantwortlich. Als besondere Unterlage bietet sich 
die Beifügung eines Gesamteigenkapitalspiegels an. 
 
Eine solche ergänzende Unterlage der Gemeinde bietet eine umfassende Darstellung der Zusammensetzung des 
gemeindlichen Eigenkapitals und trägt zur Verbesserung der Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage der 
Gemeinde bei. Dazu gehört, dass im Gesamtanhang nähere Angaben zu den einzelnen Bestandteilen des Ge-
samteigenkapitals der Gemeinde gemacht werden, ggf. ein gesonderter Zeitreihenvergleich aufgezeigt wird.  
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Zur Aufstellung eines Eigenkapitalspiegels im Rahmen eines Konzernabschlusses enthält der Deutsche Rech-
nungslegungsstandard  Nummer 7 (DRS 7) nähere Erläuterungen, die auch für den gemeindlichen Gesamteigen-
kapitalspiegel genutzt werden können, z. B. um das Gesamteigenkapital und das Gesamtergebnis auf die Ge-
meinde und die Minderheitsgesellschafter bei den gemeindlichen Betrieben zutreffend aufzuteilen. Das nachfol-
gende Schema zeigt ein Beispiel für einen Gesamteigenkapitalspiegel auf (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gliederung des Gesamteigenkapitalspiegels 

 

 
GLIEDERUNGPOSTEN 

 

 
Haushalts- 

Jahr 
Euro 

 
Vorjahr 

 
Euro 

 
 
Gezeichnetes Kapital der Gemeinde 
 

  

- 

 
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen der  
Gemeinde 
 

  

+ 
 
Kapitalrücklage 
 

  

+ 
 
Erwirtschaftetes Konzerneigenkapital 
 

  

- 
 
Eigene Anteile, die zur Einziehung bestimmt sind 
 

  

+  

 
Kumuliertes übriges Gesamtergebnis, soweit es 
auf die Gemeinde entfällt 
 

  

= 

 
Gesamteigenkapital der Gemeinde gem. Ge-
samtbilanz 
 

  

-  

 
Eigene Anteile, die nicht zur Einziehung bestimmt 
sind 
 

  

= 
 
Gesamteigenkapital der Gemeinde 
 

  

+ 

 
Eigenkapital der Minderheitsgesellschafter 
- davon: Minderheitenkapital 
- davon: Kumuliertes übriges Gesamtergebnis, 
soweit  
   es auf die Minderheitsgesellschafter entfällt 
 

  

= 
 
Gesamteigenkapital 
 

  

Abbildung 645 „Die Gliederung des Gesamteigenkapitalspiegels“ 
 
Ein gemeindlicher Gesamteigenkapitalspiegel sollte nicht nur Angaben über die Bestandteile des Gesamteigen-
kapitals der Gemeinde enthalten, sondern durch einen Vergleich mit dem Vorjahr auch die eingetretenen Verän-
derungen aufzeigen. Sofern ausreichende Planungsdaten verfügbar sind, kann ggf. auch die künftige Entwicklung 
des Gesamteigenkapitals ergänzend dazu aufgezeigt werden. Einer solchen „Eigenkapitalsveränderungsrech-
nung“ kommt insbesondere dann eine erhebliche Bedeutung im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
zu, wenn es umfangreiche ergebnisneutrale Eigenkapitalveränderungen gegeben hat. Diese Veränderungen sind 
aus der Gesamtergebnisrechnung nicht unmittelbar erkennbar, sodass durch die Ergänzung des Gesamtab-
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schlusses um den Gesamteigenkapitalspiegel deren Ursachen und Ausmaße aufgezeigt und dadurch transparent 
gemacht werden.  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Anwendung von Jahresabschlussvorschriften): 
 
3.1 Allgemeine Grundlagen  
 
Die Vorschriften für den gemeindlichen Gesamtabschluss enthalten Sonderregelungen aufgrund der Besonder-
heiten des gemeindlichen Handelns. Für den Gesamtabschluss der Gemeinde sollen deshalb ausgewählte Vor-
schriften für den gemeindlichen Jahresabschluss auch unmittelbar für den gemeindlichen Gesamtabschluss gel-
ten bzw. dort zur Anwendung kommen, z. B. Ansatz, Bewertungs- und Ausweisvorschriften. Diese gesetzestech-
nische und inhaltlich vertretbare Vorgehensweise geht davon aus, dass die gemeindliche Verwaltung die Mut-
tereinheit für die gemeindlichen Betriebe (Tochtereinheiten) darstellt. Sie bedingt dadurch, dass der gemeindliche 
Gesamtabschluss auf dem Jahresabschluss der gemeindlichen Verwaltung aufbaut. Außerdem wird eine unmit-
telbare Beziehung zwischen diesen beiden Abschlüssen unter Beachtung der Besonderheiten des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses hergestellt. 
 
Eine solche Festlegung dient der Erleichterung der Aufstellung des Gesamtabschlusses durch die Gemeinde. Die 
Vorschrift enthält daher die notwendigen Verweise auf die jahresabschlussbezogenen Vorschriften. Auf diese 
Weise sollen die haushaltsrechtlichen Vorschriften der §§ 32 bis 38, 41 bis 43 und 47 GemHVO NRW beim ge-
meindlichen Gesamtabschluss zur Anwendung kommen. Dadurch bestehen inhaltliche Festlegungen über Be-
wertungsanforderungen, Wertansätze für Vermögensgegenstände, Bewertungsvereinfachungsverfahren, Ab-
schreibungen, Rückstellungen sowie über den Aufbau des gemeindlichen Jahresabschlusses für die Gemeinde. 
Auf ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Vorschriften wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Erläute-
rungen unter den benannten Vorschriften verwiesen. 
  
 
3.2 Die Besonderheiten des Gesamtabschlusses 
 
3.2.1 Die Abweichungen wegen der Eigenart 
 
Die Gemeinde ist haushaltsrechtlich verpflichtet, bestimmte auf ihren Einzelabschluss anzuwendende Vorschrif-
ten der Gemeindehaushaltsverordnung entsprechend auch auf ihren Gesamtabschluss anzuwenden, soweit die 
Eigenart des Gesamtabschlusses keine Abweichungen davon bedingt. Die Eigenart des gemeindlichen Gesamt-
abschlusses entsteht aus der Zusammenführung der unterschiedlichen Jahresabschlüsse der gemeindlichen 
Verwaltung und der Betriebe der Gemeinde, die auf unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen aufbauen. Des-
halb können sich insbesondere systembedingte und konsolidierungsbedingte Besonderheiten ergeben.  
 
In jeden gewichtigen und wesentlichen Einzelfall muss dann von der Gemeinde abgewogen werden, ob und in 
welchem Umfang vermutlich Abweichungen von den anzuwendenden Vorschriften entstehen und ob diese so 
gewichtig und bedeutsam sind, dass auf Anpassungen an die gemeindlichen Vorgaben durch haushaltsrechtliche 
Vorschriften verzichtet werden kann. In diesem Sinne können sich Einschränkungen und Erweiterungen im Rah-
men des Gesamtabschlusses ergeben, z. B. besondere Ausgleichsposten aus der Konsolidierung des zu bilan-
zierenden Geschäfts- oder Firmenwerts oder ein Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter.  
 
In diesem Zusammenhang ist örtlich auch zu prüfen und festzulegen, ob im Rahmen der Aufstellung des Ge-
samtabschlusses ergebniswirksame Konsolidierungsmaßnahmen entsprechend den Regelungen für den Einzel-
abschluss der Gemeinde den zutreffenden Ertrags- und Aufwandsarten zugeordnet werden, z. B. die Erträge 
oder Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen. Außerdem sind ggf. bei der Konsolidierung einzelne Korrek-
turen vorzunehmen, die sich auf das in der Gesamtbilanz auszuweisende gemeindliche Gesamteigenkapital aus-
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wirken können. Die örtlich zu treffende Entscheidung, ob in der Gesamtbilanz und in der Gesamtergebnisrech-
nung bereits vor der Bestätigung des gemeindlichen Gesamtabschlusses durch den Rat der Gemeinde ein Ge-
samtbilanzgewinn oder Gesamtbilanzverlust ausgewiesen wird oder die Gesamtbilanz um den Posten „Ergebnis-
vorträge“ wegen der Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften durch die gemeindlichen Betriebe erweitert 
wird, entsteht jedoch nicht aufgrund der Eigenart des gemeindlichen Gesamtabschlusses. 
 
 
3.2.2 Die Abweichungen wegen eigener Vorschriften 
 
Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinde, mehrere der auf ihren Einzelabschluss anzuwendenden Vorschriften der 
Gemeindehaushaltsverordnung entsprechend auf ihren Gesamtabschluss mit der Maßgabe anzuwenden, soweit 
für den Gesamtabschluss nichts anderes bestimmt ist. Für den gemeindlichen Gesamtabschluss bestehen Ab-
weichungen von den in der Vorschrift benannten Jahresabschlussvorschriften z. B. für die Gliederung der Ge-
samtergebnisrechnung und der Gesamtbilanz (vgl. Nummer 1.7 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
Außerdem bestehen Abweichungen dadurch, dass nach der Vorschrift des § 309 HGB für den Geschäfts- oder 
Firmenwert sowie den passivischen Unterschiedsbetrag besondere Vorgaben für seine Fortschreibung in den 
künftigen Jahren bestehen. Insbesondere aus der Anwendung der Grundsätze „Wesentlichkeit“ und „Wirtschaft-
lichkeit“ können sich aber auch noch weitere sachgerechte und vertretbare Abweichungen von den haushalts-
rechtlichen Jahresabschlussvorschriften ergeben. Durch deren Anwendung können z. B. die gemeindlichen For-
derungen im Gesamtbilanzbereich „Umlaufvermögen“ unter einem einzigen Bilanzposten zusammengefasst wer-
den. Sie müssen aus wirtschaftlichen Gründen und unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht zwingend - wie im 
gemeindlichen Jahresabschluss - auf mehrere artenbezogene Bilanzposten aufgeteilt werden.  
  
 
3.3 Die Anwendung der §§ 32 bis 38, der §§ 41 bis 43 und 47 GemHVO NRW 
 
3.3.1 Die Anwendung des § 32 GemHVO NRW (Allgemeine Bewertungsanforderungen) 
 
Die haushaltsrechtlich bestimmten allgemeinen Bewertungsanforderungen für den gemeindlichen Jahresab-
schluss sollen auch für den gemeindlichen Gesamtabschluss gelten und dort zur Anwendung kommen. Die Rege-
lungen der besonderen Vorschrift bestimmen daher mehrere Anforderungen, die an die Bewertung des Vermö-
gens und der Schulden der Gemeinde gestellt werden. Die Vorschrift setzt dabei voraus, dass die gemeindliche 
Bilanz der Informationsvermittlung gegenüber den Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses dient und 
es bei der Bilanzierung im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses auch um die Frage geht, welche Ge-
schäftsvorfälle der Gemeinde in die gemeindliche Bilanz übernommen werden.  
 
Maßgebend für die örtliche Entscheidung der Gemeinde sollen dabei die objektiven Verhältnisse der Gemeinde 
zum Abschlussstichtag sein. In diesem Zusammenhang wurde auf die Übernahme des Grundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit verzichtet, weil die Fortführung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung bzw. der 
Fortbestand der Gemeinde auf gesetzlicher Grundlage beruht und nicht infrage steht oder zu stellen ist (vgl. § 
252 Absatz 1 Nummer 2 HGB). Zu den allgemeinen Bewertungsanforderungen sind folgende Grundsätze zu 
zählen (vgl. Abbildung). 
  

 
Allgemeine Bewertungsanforderungen 

 
 

NUMMER 
 

BEZEICHNUNG 

1 
 
Bilanzkontinuität 
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Allgemeine Bewertungsanforderungen 

 
 

NUMMER 
 

BEZEICHNUNG 

2 
 
Einzelbewertung 
 

3 

 
Vorsichtsprinzip mit seinen besonderen Ausprägungen 
in Form des Realisationsprinzips: 
das Imparitätsprinzips 
das Prinzip der Wertaufhellung 
 

 
4 

 
Unmaßgeblichkeit des Zahlungsvorgangs 
 

5 
 
Bewertungsstetigkeit 
 

Abbildung 646 „Allgemeine Bewertungsanforderungen“ 
 
 
3.3.2 Die Anwendung des § 33 GemHVO NRW (Wertansätze für Vermögensgegenstände) 
 
Die Grundsätze für die Festlegung der Wertansätze der gemeindlichen Vermögensgegenstände im Jahresab-
schluss der Gemeinde sollen auch für den gemeindlichen Gesamtabschluss gelten und dort zur Anwendung 
kommen. Die haushaltsrechtlichen Vorgaben gehen dabei von wirtschaftlichen Tatbeständen aus. Hieraus kann 
sich auch für die Gemeinde ergeben, dass das wirtschaftliche Eigentum nicht mit dem zivilrechtlichen Eigentum 
übereinstimmt (vgl. z. B. § 39 Absatz 2 AO).  
 
Die haushaltsrechtliche Vorschrift bestimmt z. B., dass die Gemeinde einen Vermögensgegenstand in ihre Bilanz 
aufzunehmen hat, wenn sie das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist. 
Dabei gilt, dass die gemeindlichen Vermögensgegenstände „höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten“ in der Bilanz der Gemeinde anzusetzen sind (§ 91 Absatz 2 GO NRW). In diesem Zusammenhang wird 
im Rahmen der Bewertung die Frage geklärt, mit welchen Werten in Geldeinheiten die gemeindlichen Vermö-
gensgegenstände unter den zutreffenden Posten in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen sind.  
 
 
3.3.3 Die Anwendung des § 34 GemHVO NRW (Bewertungsvereinfachungsverfahren) 
 
Für den gemeindlichen Gesamtabschluss sollen auch die Grundsätze für Bewertungsvereinfachungsverfahren 
gelten und wie beim gemeindlichen Jahresabschluss zur Anwendung kommen. Ergänzend zu den §§ 32 und 33 
GemHVO NRW ist deshalb die Vorschrift des § 34 GemHVO NRW anwendbar. Dadurch sind sachgerechte Be-
wertungsvereinfachungsverfahren beim gemeindlichen Gesamtabschluss möglich. Die tatsächliche Anwendung 
liegt dabei in der Eigenverantwortung der Gemeinde. Die Voraussetzungen für die Anwendung der Bewertungs-
vereinfachungsverfahren werden dabei im Einzelnen genannt, um eine zutreffende Anwendung durch die Ge-
meinde sicherzustellen. Als Vereinfachung ist für den Gesamtabschluss die Bildung von Festwerten durch die 
Gemeinde möglich. Sie ist jedoch auf Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe beschränkt.  
 
Diese gemeindlichen Wirtschaftsgüter müssen dabei geringen Veränderungen unterliegen und wertmäßig nach-
rangig für die Gemeinde sein. Die Gemeinde kann in diesem Rahmen auch den Besonderheiten der Waldbewirt-
schaftung Rechnung tragen und für den Aufwuchs ein pauschaliertes Festwertverfahren mit einer Revision nach 
zehn Jahren und einer Neuberechnung des Forsteinrichtungswerks nach 20 Jahren anwenden. Als weitere Ver-
einfachung wird für den gemeindlichen Gesamtabschluss die Gruppenbewertung zugelassen. Dieses Verfahren 
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kommt für gleichwertige Vermögensgegenstände des gemeindlichen Vorratsvermögens in Betracht sowie für 
andere Vermögensgegenstände der Gemeinde, wenn diese Wirtschaftsgüter annähernd gleichwertig sind. Bei 
der Inanspruchnahme von Bewertungsvereinfachungen durch die Gemeinde hat diese zudem den Grundsatz der 
Maßgeblichkeit des Bewertungszwecks zu beachten.  
 
 
3.3.4 Die Anwendung des § 35 GemHVO NRW (Abschreibungen) 
 
3.3.4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Grundsätze für Abschreibungen für abnutzbare gemeindliche Vermögensgegenstände im Rahmen des Jah-
resabschlusses der Gemeinde sollen auch beim gemeindlichen Gesamtabschluss zur Anwendung kommen. Die 
Anwendung des Ressourcenverbrauchskonzepts durch die Gemeinde erfordert daher, die Vermögensgegen-
stände des Sachanlagevermögens unter Berücksichtigung ihrer planmäßigen Wertminderungen in der jährlichen 
Bilanz der Gemeinde anzusetzen. Dadurch soll sowohl die gesamte Vermögens- als auch die Finanzierungssitua-
tion der Gemeinde möglichst unverfälscht widergespiegelt werden.  
 
Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der einzelnen abnutzbaren Investitionsgüter bilden dabei die Ober-
grenze für den Wertansatz der Vermögensgegenstände in der Bilanz. Die jährliche Wertminderung eines Vermö-
gensgegenstandes wird durch die zugrunde gelegte zeitlich begrenzte Nutzungsdauer sowie durch die Abschrei-
bungsmethode (i.d.R. lineare Abschreibung) bestimmt. Unter dem Begriff „Abschreibungen“ wird in diesem Zu-
sammenhang der Betrag verstanden, der bei Vermögensgegenständen der Gemeinde die eingetretene Wertmin-
derung erfasst und als Aufwand in der jährlichen Ergebnisrechnung nachzuweisen ist. Als Anlass für Abschrei-
bungen bei den Vermögensgegenständen kommen verschiedene Ursachen in Betracht (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Abschreibungsursachen 

 
 

TECHNISCH BEDINGT 
 

WIRTSCHAFTLICH BEDINGT 
 

ZEITLICH BEDINGT 
 
Technisch bedingte Wertmin-
derungen eines gemeindlichen 
Vermögensgegenstandes 
durch Gebrauch oder wegen 
des Alters  
 

 
Wirtschaftlich bedingte Wert-
minderungen eines gemeindli-
chen Vermögensgegenstandes, 
z. B. weil technologisch veraltet 
oder wirtschaftlich überholt 
 

 
Zeitlich bedingte Wertminderun-
gen eines gemeindlichen Ver-
mögensgegenstandes, z. B. 
wegen Fristablauf von Patenten 
oder Lizenzen 

Abbildung 647 „Die Abschreibungsursachen“ 
 
Die planmäßigen Abschreibungen beziehen sich jedoch nur auf abnutzbare gemeindliche Vermögensgegenstän-
de. Die Berechnung des jeweiligen Werteverzehrs der einzelnen gemeindlichen Vermögensgegenstände muss 
dabei den GoB entsprechen. Der ermittelte Werteverzehr führt im Ergebnis zu einer aktivischen Absetzung in der 
gemeindlichen Bilanz. Auf deren Aktivseite wird zu jedem Abschlussstichtag der jeweils aktuelle Buchwert der 
gemeindlichen Vermögensgegenstände angesetzt.  
 
Die für die Vermögensgegenstände anfangs bilanzierten Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden jährlich 
vermindert und bleiben nicht mit ihrem historischen Wert in der Bilanz angesetzt. Bei den bebauten Grundstücken 
ist deshalb eine wertmäßige Trennung in Grundstückswert und Gebäudewert erforderlich. Nur der Wert des ab-
nutzbaren Gebäudes bildet den Ausgangswert für die planmäßigen Abschreibungen über die Nutzungsdauer. Der 
Wert des Grund und Bodens wird unverändert fortgeführt bzw. nicht abgeschrieben, sofern nicht außergewöhnli-
che Umstände eine außerplanmäßige Abschreibung erforderlich machen. 
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3.3.4.2 Die Anpassungen von Nutzungsdauern bzw. Abschreibungen 
 
In der gemeindlichen Verwaltung und in den Betrieben der Gemeinde können für gleiche abnutzbare Vermögens-
gegenstände unterschiedliche Nutzungsdauern bestehen. In solchen Fällen ist von der Gemeinde zu prüfen, wie 
diese Vermögensgegenstände im Sinne der gemeindlichen Aufgabenerfüllung genutzt werden. Sofern verschie-
dene Zwecksetzungen bei gleichartigen Vermögensgegenständen bestehen, die zu Unterschieden in der Art und 
dem Umfang ihrer Nutzung und der Bilanzierung führen, muss in solchen Fällen grundsätzlich keine Anpassung 
an die Gegebenheiten der gemeindlichen Verwaltung vorgenommen werden. Bei gleichen Nutzungsgegebenhei-
ten in der gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben der Gemeinde dürfte i.d.R. ein Anpassungsbedarf an die 
Verhältnisse bei der gemeindlichen Verwaltung bestehen. Die folgenden Kriterien sollen einen Einstieg in die 
dafür notwendige Prüfung vor Ort bieten (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Kriterien für Anpassungen von Abschreibungen  

 
 
-  ob die gemeindliche Kernverwaltung über gleiche Vermögensgegenstände wie der Betrieb verfügt 
 
 
- ob der betriebliche Abschreibungszeitraum für den Vermögensgegenstand von der Festlegung in der 

örtlichen Abschreibungstabelle abweicht 
 
 
- ob ggf. eine solche Abweichung wesentlich ist 
 
 
- ob beim Vorliegen einer Abweichung diese durch eine betriebsspezifische Nutzung begründet ist 
 

Abbildung 648 „Die Kriterien für Anpassungen von Abschreibungen“ 
 
Im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses bedarf es in einer Vielzahl von Fällen einer 
örtlichen Entscheidung, ob Anpassungen zur Ermittlung von Abschreibungen bei gleichen Vermögensgegenstän-
den der Gemeinde vorzunehmen sind. Mit besonderen Prüffragen kann dabei von der Gemeinde herausgefiltert 
werden, ob und in welchen Fällen sachgerechte Anpassungen vorzunehmen sind. Diese Prüfung ist haushalts-
rechtlich geboten und zeigt auf, dass gemeindliche Vermögensgegenstände, die gleichartig von der Verwaltung 
und den Betrieben genutzt werden, auch grundsätzlich auf gleiche Art und Weise abzuschreiben sind bzw. die 
gleiche Nutzungsdauer haben müssten.  
 
 
3.3.5 Die Anwendung des § 36 GemHVO NRW (Rückstellungen) 
 
3.3.5.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Grundsätze für den Ansatz von gemeindlichen Rückstellungen im Jahresabschluss der Gemeinde sollen 
auch beim gemeindlichen Gesamtabschluss zur Anwendung kommen. Die Gemeinde hat in ihrer Bilanz die not-
wendigen Rückstellungen für bestimmte gemeindliche Verpflichtungen anzusetzen, soweit diese Verpflichtungen 
am Abschlussstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand dem 
Haushaltsjahr als Verursachungsperiode zugerechnet werden muss.  
 
Die gemeindlichen Rückstellungen stellen dabei kein Eigenkapital der Gemeinde dar, sondern sind vielmehr dem 
in der Bilanz abzubildenden Fremdkapital zuzuordnen. Sie stellen daher eine Ergänzung der Verbindlichkeiten 
der Gemeinde dar. Die Gemeinde darf jedoch nur für die nachfolgend aufgezeigten Verpflichtungsarten gemeind-
liche Rückstellungen bilden und in ihrer Bilanz ansetzen (vgl. Abbildung). 
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Die Rückstellungen nach § 36 GemHVO NRW 
 

 
BILANZIELLE  

BEHANDLUNG 

 
RÜCKSTELLUNGEN  

FÜR 

Passivierungspflicht 

 
- Pensionen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften 
- Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für 

die Sanierung von Altlasten  
- Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach 

zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind  
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und 

aus laufenden Verfahren 
- Verpflichtungen für Zwecke, die durch andere Gesetze 

bestimmt wurden 
 

 
Passivierungswahlrecht 

 
- unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen  

Passivierungsverbot 

  
Sonstige Rückstellungen, die nicht durch Gesetz oder Ver-
ordnung zugelassen sind, z. B. 
-     künftige Umlagezahlungen der Gemeinde 
- Verpflichtungen im Rahmen des Gemeindefinanz- 
      ausgleichs  
- Verpflichtungen  aus der gemeindlichen Steuererhebung 
 

Abbildung 649 „Die zulässigen Rückstellungsarten“ 
 
Durch die Aufzählung der zulässigen Arten der Rückstellungen in der Vorschrift des § 36 GemHVO NRW wird 
ausdrücklich klargestellt, dass die Gemeinde nur solche Rückstellungen bilanzieren darf. Die Gemeinde darf 
deshalb über die Vorschriften der Absätze 1 bis 6 dieser Vorschrift hinaus keine Rückstellungen für andere Zwe-
cke bilden, wenn solche Zwecke nicht ausdrücklich in anderen Vorschriften bestimmt worden sind. Sie darf au-
ßerdem für regelmäßig jährlich wiederkehrende Gegebenheiten keine Rückstellungen bilanzieren, sondern muss 
den voraussichtlichen Aufwand haushaltsmäßig veranschlagen und dadurch transparent machen.  
 
 
3.3.5.2 Der Gesamtrückstellungsspiegel 
 
Für die Gemeinde ist es sachlich sinnvoll, sich auch im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses einen 
detaillierten Überblick über den Stand und den Umfang der gesamten Rückstellungen zum Abschlussstichtag zu 
verschaffen und deshalb einen Gesamtrückstellungsspiegels aufzustellen. Als Grundgliederung für diesen Spie-
gel bietet sich die Bilanzgliederung nach § 41 Absatz 4 Nummer 3 GemHVO NRW an. Diese Grundgliederung ist 
dabei an die Erfordernisse des gemeindlichen Gesamtabschlusses unter Berücksichtigung der örtlichen Verhält-
nisse anzupassen.  
 
Ein solcher Gesamtrückstellungsspiegel der Gemeinde trägt erheblich zur Übersichtlichkeit der in der gemeindli-
chen Gesamtbilanz angesetzten Rückstellungen bei. Er macht die entsprechenden bilanziellen Ansätze durch 
das Aufzeigen ihrer Veränderungen im Haushaltsjahr auch hinsichtlich ihrer Entwicklung transparent und nach-
vollziehbar. Die Gemeinde kann dabei das Schema des Gesamtrückstellungsspiegels auf ihre Bedürfnisse über-
tragen und entsprechend den örtlichen Gegebenheiten weiter ausgestalten. Sie kann dazu ggf. weitere Informati-
onen geben, die für die örtliche Beurteilung des gemeindlichen Gesamtabschlusses von Bedeutung sind. 
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3.3.6 Die Anwendung des § 37 GemHVO NRW (Jahresabschluss) 
 
Der gemeindliche Gesamtabschluss soll nicht nur grundsätzlich auf dem Jahresabschluss der Gemeinde aufbau-
en, sondern es werden im Prinzip auch vergleichbare Zwecke damit verfolgt. Er soll wie der gemeindliche Jah-
resabschluss umfassend Aufschluss über die zum Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzlage der Gemeinde geben und im Zusammenhang mit der Gesamtergebnisrechnung auch über 
das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres informieren. Beide Abschlüsse haben 
die wirtschaftliche Lage der Gemeinde darzustellen und Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung, 
sowie Auskunft über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde zu geben, auch wenn der gemeindliche Ge-
samtabschluss einen größeren Basisbereich umfasst.  
 
Die Bestandteile des gemeindlichen Jahresabschlusses sowie des Gesamtabschlusses der Gemeinde sollen 
dabei zur umfassenden Auskunft über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde beitragen. Der Anhang soll 
durch seine Angaben und Erläuterungen die ausgewiesenen Daten im Prinzip belegen bzw. begründen. Diese 
gemeindlichen jahresbezogenen Unterlagen ermöglicht es dabei den Adressaten der Gemeinde, verbesserte 
Erkenntnisse über die haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen des abgelaufenen Haushaltsjahres zu erlangen, z. 
B. in Bezug auf das gemeindliche Vermögen und die Schulden der Gemeinde. Die dadurch aufgezeigte wirt-
schaftliche Lage der Gemeinde ist auch für die Zukunft von erheblicher Bedeutung, sodass deshalb der Lagebe-
richt über die Chancen und Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde informieren muss.  
 
 
3.3.7 Die Anwendung des § 38 GemHVO NRW (Ergebnisrechnung) 
 
Die Grundsätze für die Ergebnisrechnung im gemeindlichen Jahresabschluss sollen auch bei der gemeindlichen 
Gesamtergebnisrechnung zur Anwendung kommen. Beide Ergebnisrechnungen beinhalten die gemeindlichen 
Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres, jedoch in Abhängigkeit von dem jeweiligen Abschluss. Das 
daraus zu ermittelnde Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, die Finanzerträge 
und Finanzaufwendungen sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Dadurch werden das Res-
sourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch der Gemeinde umfassend abgebildet. Das Jahresergebnis 
wird dabei entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag in die Bilanz übernommen und verändert 
das Eigenkapital der Gemeinde.  
 
Die Eigenarten der Konsolidierung im gemeindlichen Gesamtabschluss wirken sich auch auf die Gliederung der 
gemeindlichen Gesamtergebnisrechnung aus, sodass Abweichungen zu den Gliederungsvorgaben nach dem § 
38 i.V.m. § 2 GemHVO NRW entstehen können. Nach der Position „Gesamtjahresergebnis“ ist z. B. das anderen 
Gesellschaftern eines gemeindlichen Betriebes zuzurechnende Ergebnis gesondert auszuweisen (vgl. § 307 
Absatz 2 HGB) oder es ist das auf assoziierte Beteiligungen entfallende Gesamtergebnis gesondert auszuweisen 
(vgl. § 312 Absatz 4 HGB).  
 
Von der Gemeinde ist im Hinblick auf die Informationszwecke des gemeindlichen Gesamtabschlusses eigenver-
antwortlich zu entscheiden, ob und in welchem Umfang weitere gesonderte Positionen in der örtlichen Gesamter-
gebnisrechnung erforderlich werden. Die Gesamtergebnisrechnung ist für die Adressaten des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses ein wichtiges Informationsinstrument. An die Verständlichkeit und Darstellung der Gesamt-
ergebnisrechnung im Sinne der Offenlegung und Transparenz der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse sind 
daher besondere Anforderungen zu stellen. 
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3.3.8 Die Anwendung des § 41 GemHVO NRW (Bilanz) 
 
3.3.8.1 Die Aufstellung der Gesamtbilanz 
 
Die Grundsätze für die Bilanz im gemeindlichen Jahresabschluss sollen auch bei der gemeindlichen Gesamtbi-
lanz zur Anwendung kommen. Dabei muss insbesondere den Grundsätzen „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ 
Rechnung getragen werden. Außerdem sind die Posten der Gesamtbilanz in sinnvoller Weise zu einem Gesamt-
bild zusammengefügt und die Inhalte durch einen kommunalen Kontierungsplan näher definiert worden (vgl. 
Nummer 1.5.3 und 1.7.2 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).  
 
Durch die Eigenarten der Konsolidierung im gemeindlichen Gesamtabschluss können sich jedoch Auswirkungen 
auch auf die Gliederung der gemeindlichen Gesamtbilanz ergeben, sodass Abweichungen zu den Gliederungs-
vorgaben nach § 41 GemHVO NRW entstehen können. So ist z. B. ein Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonso-
lidierung auf der Aktivseite der Gesamtbilanz als Geschäfts- oder Firmenwert und auf der Passivseite als Unter-
schiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung anzusetzen (vgl. § 301 Absatz 3 HGB). Für die Anteile von Minder-
heitsgesellschaftern an gemeindlichen Betrieben ist ein Ausgleichsposten in Höhe ihres Anteils am Eigenkapital 
innerhalb des „Konzerneigenkapitals“ gesondert anzusetzen (vgl. § 307 Absatz 1 HGB). 
 
Im Hinblick auf den Informationszweck des gemeindlichen Gesamtabschlusses ist von der Gemeinde eigenver-
antwortlich zu entscheiden, ob und in welchem Umfang weitere gesonderte Posten in der örtlichen Gesamtbilanz 
erforderlich werden. Die Gesamtbilanz der Gemeinde ist zudem für den Rat der Gemeinde als auch für die ge-
meindliche Verwaltung sowie für die Bürgerinnen und Bürger so aufzubereiten, dass nachvollziehbaren Informati-
onen zur Verfügung stehen. An die Verständlichkeit und Darstellung der Gesamtbilanz im Sinne der Offenlegung 
und Transparenz der tatsächlichen wirtschaftlichen Vermögens- und Schuldengesamtlage sind daher besondere 
Anforderungen zu stellen. 
 
 
3.3.8.2 Die Zusammenfassung von Bilanzposten 
 
Die vorgeschriebenen Posten der gemeindlichen Gesamtbilanz dürfen zusammengefasst werden, wenn sie ei-
nen Betrag enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der 
Vermögens- und Schuldengesamtlage der Gemeinde nicht erheblich ist oder durch die Zusammenfassung die 
Klarheit der Darstellung vergrößert wird. Ein solcher Sachverhalt kann z. B. bei einem oder mehreren Bilanzpos-
ten dann auftreten, wenn in der gemeindlichen Gesamtbilanz unter diesen Posten kein Wert mehr anzusetzen ist, 
aber im Vorjahr darunter ein Betrag angesetzt war. In solchen Fällen kann eine „nachträgliche“ Zusammenfas-
sung in Betracht kommen, wenn es sich nicht um wesentliche Wertansätze handelt.  
 
Eine erhebliche Reduzierung der Bilanzposten kann jedoch im Bilanzbereich „Forderungen“ als vertretbar ange-
sehen werden, um eine Zusammenführung der Forderungen der gemeindlichen Verwaltung mit den Forderungen 
der Betriebe der Gemeinde zu ermöglichen. Außerdem können Posten zusammengefasst werden, wenn sie ei-
nen Betrag enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der 
Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde nicht erheblich ist oder dadurch die Darstellung klarer wird. Die 
Zusammenfassung von Bilanzposten darf aber insgesamt die Klarheit der Gesamtbilanz nicht sowie die Informa-
tionsbedürfnisse der Adressaten des Gesamtabschlusses nicht beeinträchtigen.  
 
Eine Zusammenfassung von Posten der gemeindlichen Gesamtbilanz ist jedoch nicht in der Weise zulässig, dass 
auf der Aktivseite der Gesamtbilanz nur noch die Posten mit den zweistelligen Ziffern vorhanden sind oder auf der 
Passivseite ggf. nur noch die Posten mit einer einstelligen Bezifferung angesetzt werden (vgl. § 41 Absatz 3 und 
4 GemHVO NRW). Eine solche ausgedünnte Bilanz der Gemeinde ist auch dann unzulässig, wenn die Ansätze 
zu den fehlenden Posten gesondert im Gesamtanhang angegeben werden. In solchen Fällen können die Bilanz-
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leser nur mit zusätzlichem Aufwand feststellen, ob die gemeindliche Gesamtbilanz fehlerfrei ist bzw. von der Ge-
meinde keine pflichtigen Angaben unterlassen wurden.  
 
In der gemeindlichen Bilanz müssen zudem vorgegebene Posten nicht abgebildet werden, wenn keine Werte 
anzusetzen sind. Ob und in welchem Umfang weitere gesonderte Posten aber in der örtlichen Gesamtbilanz 
erforderlich werden, ist von der Gemeinde im Hinblick auf den Informationszweck des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses eigenverantwortlich zu entscheiden. Ein zusammengefasster Ausweis von Posten der gemeindlichen 
Gesamtbilanz ist zudem im Gesamtanhang anzugeben. Für diese Angabepflichten kann die Nummerierung der 
Bilanzposten in der Gemeindehaushaltsverordnung als Anhaltspunkt dienen. 
 
 
3.3.8.3 Die Besonderheiten bei immateriellen Vermögensgegenständen 
 
3.3.8.3.1 Der Geschäfts- oder Firmenwert in der Bilanz eines Betriebes  
 
Das Gebot, auf den gemeindlichen Gesamtabschluss die Vorschrift des § 41 GemHVO NRW entsprechend an-
zuwenden, führt beim Ansatz von immateriellen Vermögensgegenständen dazu, dass die Eigenarten des Ge-
samtabschlusses einige Abweichungen bedingen. Im Rahmen der HGB-Bilanzierung darf aus einer Unterneh-
mensübernahme ein Unterschiedsbetrag angesetzt werden, der als Geschäfts- oder Firmenwert bezeichnet wird 
(GFW), wenn im Zeitpunkt der Übernahme die vom Käufer erbrachte Gegenleistung den Wert der einzelnen 
Vermögensgegenstände des Unternehmens abzüglich seiner Schulden übersteigt (vgl. § 255 Absatz 4 HGB). Die 
haushaltsrechtlichen Vorschriften sehen dagegen nicht die Aktivierung eines GFW für die gemeindliche Bilanz 
vor, sodass ein bei einem von einem gemeindlichen Betrieb bilanzierter GFW im gemeindlichen Gesamtab-
schluss nicht bestehen bleiben kann, sondern ergebniswirksam aufzulösen ist.  
 
Von dieser Sachlage ist der im Rahmen der Kapitalkonsolidierung ggf. auftretende Geschäfts- und Firmenwert zu 
unterscheiden, der sich regelmäßig aus der Verrechnung des anteiligen Eigenkapitals des gemeindlichen Betrie-
bes mit dem in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Beteiligungsbuchwert ergibt (vgl. § 50 Absatz 1 GemHVO 
NRW i.V.m. § 301 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 HGB). Dieser Geschäfts- oder Firmenwert ist dann in der gemeind-
lichen Bilanz anzusetzen. In diesem Zusammenhang ist auch die Vorschrift des § 309 HGB zu beachten, die 
Vorgaben für die weitere Behandlung des bilanzierten Geschäfts- oder Firmenwertes sowie des passivischen 
Unterschiedsbetrages in den Folgejahren enthält. 
 
 
3.3.8.3.2 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 
 
3.3.8.3.2.1 Der Erwerb von einem „fremden“ Dritten 
 
Im Jahresabschluss der gemeindlichen Verwaltung sowie in den Jahresabschlüssen der Betriebe der Gemeinde 
sind die von Dritten erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände zu den Anschaffungskosten, vermindert 
um Abschreibungen anzusetzen (vgl. § 33 Absatz 1 und 2 i.V.m § 35 Absatz 1 GemHVO NRW sowie § 253 
HGB). Diese Bilanzierung gilt auch für den gemeindlichen Gesamtabschluss. In den Fällen aber, in denen ein 
Betrieb einen immateriellen Vermögensgegenstand an einen voll zu konsolidierenden Betrieb veräußert hat, gilt 
dieses Ansatzgebot nur, wenn der veräußernde Betrieb den Vermögensgegenstand zuvor von einem außerhalb 
des gemeindlichen Konsolidierungskreises stehenden Dritten erworben hat. 
 
 
3.3.8.3.2.2 Der Erwerb innerhalb des Konsolidierungskreises 
 
Im Einzelabschluss der gemeindlichen Kernverwaltung sowie in den Einzelabschlüssen der Betriebe der Ge-
meinde sind die von einem Betrieb im gemeindlichen Konsolidierungskreis erworbenen immateriellen Vermö-
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gensgegenstände zu den Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen anzusetzen (vgl. § 33 Absatz 1 
und 2 i.V.m § 35 Absatz 1 GemHVO NRW sowie § 253 HGB). Diese Bilanzierung gilt jedoch nicht für den ge-
meindlichen Gesamtabschluss, denn bei diesem wird die Gemeinde wie eine wirtschaftliche Einheit behandelt, 
sodass in diesen Fällen die immateriellen Vermögensgegenstände als selbst erstellt gelten und nicht in der ge-
meindlichen Gesamtbilanz angesetzt werden dürfen (vgl. § 49 Absatz 3 i.V.m. § 43 Absatz 1 GemHVO NRW).  
 
 
3.3.8.4 Die Angabe der Vorjahreszahlen 
 
3.3.8.4.1 Allgemeine Grundsätze 
 
Den Grundsätzen „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ entsprechend muss zu jedem einzelnen Posten der Aktivseite 
und der Passivseite der gemeindlichen Gesamtbilanz der dazugehörige Betrag des Vorjahres angegeben wer-
den. Ein Vorjahresbetrag darf dabei in die Gesamtbilanz ohne weitere Erläuterungen nur übernommen werden, 
wenn dieser mit dem betreffenden aktuellen Wertansatz in der Gesamtbilanz vergleichbar ist. Der anzusetzende 
Wertansatz darf daher gegenüber dem Vorjahresansatz keine wesentliche inhaltliche Änderung erfahren haben. 
Mit der Angabe der Vorjahresbeträge wird den Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses ein besserer 
Überblick über die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde im Zeitablauf ermöglicht. 
 
Die Vergleichbarkeit der Bilanzdaten kann auch durch eine Anpassung der Vorjahresbeträge hergestellt werden, 
wenn sich durch vorgenommene Änderungen in der Bilanzierung oder Bewertung die Wertansätze des Haus-
haltsjahres mit denen des Vorjahres nicht mehr vergleichen lassen. In diesen Fällen sollen in einer zusätzlichen 
Spalte, die entsprechend zu kennzeichnen ist, die angepassten Vorjahresbeträge angegeben werden. Auf die 
Angabe der in der Gesamtbilanz des Vorjahres enthaltenen Beträge darf dabei nicht verzichtet werden. Eine 
solche Vorgehensweise kommt insbesondere dann in Betracht, wenn sich die Wertansätze bei den Bilanzposten 
wesentlich verändert haben. Sie bedarf entsprechender Erläuterungen im Gesamtanhang unter Angabe der be-
troffenen Bilanzposten. In Fällen geringeren Ausmaßes kann es ausreichend sein, die Vergleichbarkeit durch 
sachgerechte Erläuterungen im Gesamtanhang unter Angabe der betroffenen Bilanzposten und der notwendigen 
Vergleichsangaben herzustellen.  
 
 
3.3.8.4.2 Die Vorjahreszahlen bei „Davon-Vermerken“ 
 
Die Angabe von Vorjahresbeträgen in der gemeindlichen Gesamtbilanz muss auch zu den „Davon-Vermerken“ 
erfolgen, die in dieser Bilanz zu einzelnen Bilanzposten angebracht wurden. Solche „Davon-Vermerke“ sind zu-
lässig, denn eine Erweiterung der örtlichen Gesamtbilanz kann durch eine Aufgliederung eines nach § 41 GemH-
VO NRW vorgesehenen Postens in seine wichtigen Bestandteile oder durch „Davon-Vermerke“ vorgenommen 
werden. Es bietet sich in diesem Zusammenhang an, bei Untergliederungen von Bilanzposten und „Davon-
Vermerken“, die lediglich im Gesamtanhang im gemeindlichen Gesamtabschluss enthalten sind, ebenfalls die 
Vorjahresbeträge anzugeben.  
 
 
3.3.8.4.3 Die Vorjahreszahlen beim Wegfall von Bilanzposten 
 
Aus wirtschaftlichen Veränderungen bei der Gemeinde kann sich ergeben, dass ein Bilanzposten in der Gesamt-
bilanz nicht mehr benötigt wird. In solchen Fällen, in denen z. B. ein Posten in der gemeindlichen Gesamtbilanz 
für das abgelaufene Haushaltsjahr nicht mehr enthalten ist, muss durch besondere Erläuterungen im Gesamtan-
hang der aufgetretene Sachverhalt offen gelegt werden. Sofern die eingetretene Veränderung aufgezeigt wird, 
lassen sich gesonderte Nachfragen an die Gemeinde, ob ggf. ein Fehler vorliegt, vermeiden. In solchen Fällen 
muss die Gemeinde eigenverantwortlich über die zusätzlichen Angaben im Gesamtanhang entscheiden. Sie kann 
den Vorjahresbetrag zusätzlich in angepasster Form angegeben, um eine Vergleichbarkeit zu erleichtern.  
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3.3.8.4.4 Der Verzicht auf Vorjahreszahlen 
 
Bei der Pflicht der Gemeinde zur Angabe von Vorjahresbeträgen in der Gesamtbilanz ist zu berücksichtigen, dass 
diese Angaben bei der erstmaligen Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses unterbleiben können. 
Ein solcher Verzicht ist auch dann zulässig, wenn der gemeindliche Gesamtabschluss zum Schluss eines künfti-
gen Haushaltsjahres erstmalig aufzustellen ist. Ein solcher Fall kann z. B. eintreten, wenn sich die örtlichen Betei-
ligungsverhältnisse derart geändert haben, dass nunmehr ein Mutter-Tochter-Verhältnis bei der Gemeinde vor-
liegt und deswegen die Pflicht zur Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtabschlusses entstanden ist.  
 
Es ist in einem solchen Fall als zulässig anzusehen, als Vorjahreszahlen die wertmäßigen Beträge im Zeitpunkt 
der Erstkonsolidierung zum Beginn des ersten Geschäftsjahres anzugeben. Entsprechend ist zu verfahren, wenn 
neue Bilanzposten in die Gesamtbilanz aufgenommen werden, soweit diese nicht aufgrund einer Untergliederung 
eines in der Gesamtbilanz enthaltenen Postens entstehen. Ein Verzicht ist aber auch dann zulässig, wenn noch 
mehr Betriebe in den Vollkonsolidierungskreis als im Vorjahr einzubeziehen sind und deswegen neue Bilanzpos-
ten in die gemeindliche Gesamtbilanz aufzunehmen sind. Grundsätzlich gilt dabei, dass die Gemeinde zu jedem 
jährlichen Abschlussstichtag zu prüfen hat, ob eine Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das ab-
gelaufene Haushaltsjahr besteht.  
 
 
3.3.9 Die Anwendung des § 42 GemHVO NRW (Rechnungsabgrenzungsposten) 
 
Die Grundsätze für den Ansatz von Rechnungsabgrenzungsposten im gemeindlichen Jahresabschluss sollen 
auch beim gemeindlichen Gesamtabschluss zur Anwendung kommen. Die Rechnungsabgrenzungsposten in der 
Gesamtbilanz der Gemeinde stellen daher ebenfalls Korrekturposten und nicht Vermögensposten dar. Sie dienen 
dazu, bestimmte Zahlungsgrößen periodengerecht aufzuteilen, um eine zutreffende haushaltsjahrbezogene Er-
gebnisermittlung zu gewährleisten.  
 
Die Rechnungsabgrenzungsposten sind immer dann in der gemeindlichen Gesamtbilanz anzusetzen, wenn nach 
dem Grundsatz der Abgrenzung der Sache und der Zeit nach die dem gemeindlichen Haushaltsjahr zuzurech-
nenden Erträge oder Aufwendungen und die dazugehörigen Zahlungen in unterschiedliche Haushaltsjahre fallen. 
Die Notwendigkeit zur bilanziellen Rechnungsabgrenzung durch die Gemeinde ergibt sich also immer, wenn die 
zu den haushaltsjahrbezogenen Aufwendungen und Erträge gehörenden Zahlungen nicht im gleichen Haushalts-
jahr erfolgen. Dabei ist zwischen einer aktiven Rechnungsabgrenzung und einer passiven Rechnungsabgrenzung 
zu unterscheiden.  
 
 
3.3.10 Die Anwendung des § 43 GemHVO NRW (Weitere Vorschriften zu einzelnen Bilanzposten) 
 
3.3.10.1 Die Inhalte der Vorschrift 
 
Die Grundsätze für den Ansatz von Vermögen und Schulden in der Bilanz im gemeindlichen Jahresabschluss 
kommen auch beim gemeindlichen Gesamtabschluss zur Anwendung. Es sollen deshalb auch die besonderen 
Vorgaben zu einzelnen wichtigen Bilanzposten bei der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses be-
achtet werden. Insbesondere die Vorgaben über die bilanzielle Behandlung von geleisteten Zuwendungen und 
die Passivierung von Sonderposten bei erhaltenen investiven Zuwendungen haben auch im Rahmen der ge-
meindlichen Gesamtbilanz eine erhebliche Bedeutung. Wichtige Inhalte und Aspekte der Vorschrift werden nach-
folgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
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Besondere Bilanzvorschriften 
 

 
- Umgang mit immateriellen Vermögensgegenständen 
 
 
- Aktivierung geleisteter Zuwendungen 
 
 
- Bildung von Sonderrücklagen 
 
 
- Ansatz von Sonderposten für Zuwendungen 
 
 
- Ansatz von Sonderposten für den Gebührenausgleich 
 
 
- Ansatz eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages 
 

Abbildung 650 „Besondere Bilanzvorschriften“ 
 
Weitergehende Erläuterungen zu den einzelnen aufgezeigten gemeindlichen Sachverhalten finden sich unter den 
jeweiligen Absätzen der o.a. Vorschrift der Gemeindehaushaltsverordnung.  
 
 
3.3.10.2 Die Aktivierung selbsterstellter immaterieller Vermögensgegenstände  
 
Im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses kann es zur Aktivierung selbsterstellter immaterieller Vermö-
gensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens in der Gesamtbilanz kommen, obwohl diese Vermö-
gensgegenstände in der Bilanz im gemeindlichen Jahresabschluss nicht ansatzfähig sind. Solche Gegebenheiten 
entstehen aufgrund der im Gesamtabschluss zu berücksichtigenden Erwerbsfiktion. Es wird dabei davon ausge-
gangen, dass die Gemeinde ihren Betrieb vor der Einbeziehung in den Gesamtabschluss mit allen seinen Ver-
mögensgegenständen und Schulden erworben hat.  
 
Aus Sicht der Gemeinde als Muttereinheit im Rahmen des Gesamtabschlusses liegt daher auch bei den von 
einem gemeindlichen Betrieb selbsterstellten immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens ein 
entgeltlicher Vorgang vor. Dieser Vorgang ist im gemeindlichen Gesamtabschluss entsprechend zu berücksichti-
gen und führt deshalb zu einem Ansatz solcher immateriellen Vermögensgegenstände in der gemeindlichen 
Gesamtbilanz.  
 
 
3.3.10.3 Die Behandlung der Finanzleistungen Dritter 
 
Die Gemeinde und die gemeindlichen Betriebe erhalten vielfach besondere Finanzleistungen von Dritten zur 
Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. Die Gemeinde darf solche Finanzmittel nicht unmit-
telbar in ihrer Ergebnisrechnung ertragsmäßig erfassen. Sie hat vielmehr eine gleichmäßige ertragswirksame 
Vereinnahmung im Zeitraum der Nutzungsdauer des damit finanzierten gemeindlichen Vermögensgegenstandes 
vorzunehmen.  
 
Solche fremden Finanzmittel sind betriebswirtschaftlich zum Teil als Fremdkapital und zum Teil als Eigenkapital 
der Gemeinde anzusehen. Der vermögenswirksame Erhalt dieses Kapitals ist deshalb von der Gemeinde 
dadurch bilanziell zu berücksichtigen, dass dafür auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz ein Sonderposten 
anzusetzen ist (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 2.1 GemHVO NRW). Bei der gemeindlichen Bilanzierung ist zudem 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 49 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2547 

das Bruttoprinzip zu beachten, sodass die Gemeinde auch nicht die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des 
gemeindlichen Vermögensgegenstandes um die erhaltenen Finanzleistungen mindern darf. Die bilanzielle Be-
handlung ist auch beim gemeindlichen Gesamtabschluss zu beachten. 
 
Die vorgegebene haushaltsmäßige Handhabung kann daher zu einer neuen Bemessung der Sonderposten bei 
den gemeindlichen Betrieben sowie zu bilanziellen Umschichtungen führen. Im Rahmen des Gesamtabschlusses 
soll dafür jedoch nicht jeder betriebliche Geschäftsvorfall untersucht werden. Die Gemeinde soll sich unter We-
sentlichkeitsgesichtspunkten einen Überblick verschaffen und möglichst einen vermögensartenbezogenen 
Gleichklang bei der Bilanzierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Drittfinanzierung gemeindli-
cher und betrieblicher Vermögensgegenstände herstellen. Sie kann dabei von der Bilanzierung im betrieblichen 
Jahresabschluss auszugehen und im Rahmen der GB II eine Sachlage schaffen, die den haushaltsrechtlichen 
Vorgaben des Bruttoausweises der zu aktivierenden Anschaffungs- und Herstellungskosten und des anteilmäßi-
gen passivischen Ansatzes eines Sonderpostens ausreichend genügt.  
 
Die auf einer solchen Basis aufbauende bilanzielle Handhabung der Gemeinde steht dann mit der für den Ge-
samtabschluss anzuwendenden Vorschrift des § 308 HGB in Einklang. Sie beinhaltet die grundsätzliche Feststel-
lung, ob und in welchem Umfang bzw. mit welchem Anteil von Dritten erhaltene Finanzleistungen zur Finanzie-
rung der in der Gesamtbilanz anzusetzenden Vermögensgegenstände beigetragen haben. Dazu gehört, dass bei 
der Ermittlung der Drittfinanzierung mindestens eine Aufteilung der Vermögensgegenstände nach Arten entspre-
chend der Gliederung der Bilanzposten vorzunehmen ist. Durch eine geeignete Summenbildung bei den ver-
schiedenen Vermögensarten und der Drittfinanzierung lässt sich das Anteilsverhältnis feststellen. Soweit eine 
vergleichbare Vorgehensweise aus den Jahresergebnissen der einzelnen Betriebe heraus möglich ist, kann auch 
diese Möglichkeit genutzt werden. Die Ergebnisse müssen dann in die Aufstellung der Summenbilanz einfließen.  
 
In diesem Zusammenhang ist von der Gemeinde im Rahmen der Anwendung des Grundsatzes der Wesentlich-
keit auch die wirtschaftliche Bedeutung einer Umgliederung von Beträgen aus den betrieblichen Jahresabschlüs-
sen zu prüfen und über deren Anwendung zu entscheiden. Ebenso kann der Verzicht auf einen Bruttoausweis der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines betrieblichen Vermögensgegenstandes zum Gegenstand der Prü-
fung gemacht werden. Die gewählte örtliche Vorgehensweise soll eine vereinfachte Handhabung ermöglichen. 
Sie ist zu dokumentieren und im Gesamtabschluss im Gesamtanhang anzugeben. 
 
 
3.3.10.4 Die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage 
 
Die Gemeinde muss entstehende Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Ver-
mögensgegenständen und aus Wertminderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage 
verrechnen. Derartige Erträge und Aufwendungen sind in der Weise in die gemeindliche Ergebnisrechnung ein-
zubeziehen, dass diese nachrichtlich nach dem Jahresergebnis anzugeben sind. Diese Erträge und Aufwendun-
gen berühren dadurch nicht die Haushaltsplanung und den Jahresabschluss. Ihr nachrichtlicher Ausweis nach 
dem Jahresergebnis im Ergebnisplan und zusammen mit den Aufwendungen aus den Wertminderungen von 
Finanzanlagen entsprechend in der gemeindlichen Finanzrechnung steht dem nicht entgegen.  
 
In diesem Zusammenhang ist von der Gemeinde im Rahmen der Anwendung des Grundsatzes der Wesentlich-
keit auch die wirtschaftliche Bedeutung einer unmittelbaren Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus 
Abgängen und Veräußerungen von Vermögensgegenständen sowie und aus Wertminderungen von Finanzanla-
gen aus den betrieblichen Jahresabschlüssen zu prüfen und über deren Anwendung zu entscheiden. Die gewähl-
te örtliche Vorgehensweise soll eine vereinfachte Handhabung ermöglichen und unter Wirtschaftlichkeitsge-
sichtspunkten festgelegt werden. Sie ist zu dokumentieren und im Gesamtanhang anzugeben. 
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3.3.11 Die Anwendung des § 47 GemHVO NRW (Verbindlichkeitenspiegel) 
 
3.3.11.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Grundsätze für die Darstellung der Verbindlichkeiten im gemeindlichen Jahresabschluss sollen auch beim 
gemeindlichen Gesamtabschluss zur Anwendung kommen. Die Gemeinde kann daher durch den Gesamtverbind-
lichkeitenspiegel den Stand und die Entwicklung der in der Gesamtbilanz angesetzten Verbindlichkeiten der ge-
meindlichen Verwaltung und der Betriebe der Gemeinde unter Angabe von Restlaufzeiten detaillierter nachwei-
sen. Für diesen Zweck sind die Verbindlichkeiten nach den wichtigsten Arten, z. B. aus Krediten, aus Lieferungen 
und Leistungen, aus Transferleistungen, zu untergliedern und jeweils in drei Zeitkategorien einzuordnen. Dadurch 
wird für die Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses die tatsächliche Verschuldung der Gemeinde 
aufgezeigt und die künftigen finanziellen Belastungen der Gemeinde werden nicht verschwiegen.  
 
 
3.3.11.2 Der Gesamtverbindlichkeitenspiegel 
 
Der Gesamtverbindlichkeitenspiegel der Gemeinde ist entsprechend dem Verbindlichkeitenspiegel im gemeindli-
chen Jahresabschluss und unter Berücksichtigung der Besonderheiten des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
und örtlicher Verhältnisse auszugestalten. Grundsätzlich ist er nach zwei Systematisierungskriterien zu gliedern, 
um die Struktur der Gesamtverschuldung der Gemeinde hinsichtlich der Kapitalgeber und der Bindung der Ge-
meinde an die Kapitalgeber transparent zu machen.  
 
Die zeitliche Bindung der Gemeinde an die Kapitalgeber wird dabei durch die Angabe von Restlaufzeiten zu den 
Arten der gemeindlichen Verbindlichkeiten aufgezeigt. Der Gesamtverbindlichkeitenspiegel zeigt daher betrags-
genau für jeden Verbindlichkeitsposten und für jeden Zeitraum die zutreffende haushaltswirtschaftliche Belastung 
der Gemeinde betragsmäßig auf. Die Gemeinde kann dabei zu den Inhalten des Gesamtverbindlichkeitenspie-
gels weitere Zusatzinformationen geben. Solche Angaben sollen aber die Klarheit und Übersichtlichkeit der Dar-
stellung der gemeindlichen Verbindlichkeiten nicht beeinträchtigen.  
 
 
3.3.12 Die Beifügung des Gesamtanlagenspiegels 
 
3.3.12.1 Allgemeine Sachlage 
 
Aufgrund der unmittelbaren Anwendung bestimmter handelsrechtlicher Vorschriften bei der Aufstellung des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses ist es geboten, dem jährlichen Gesamtabschluss auch einen Anlagenspiegel, 
entsprechend dem Anlagenspiegel zum gemeindlichen Jahresabschluss nach § 45 GemHVO NRW, beizufügen, 
auch wenn in der Vorschrift nicht ausdrücklich auf die Vorschrift über die Anlagenspiegel verwiesen wird (vgl. § 
45 GemHVO NRW). Es ist jedoch sachgerecht, auch im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses die 
Entwicklung des Anlagevermögens der Gemeinde im Haushaltsjahr gesondert und detailliert darzustellen. Dem 
gemeindlichen Gesamtabschluss sollte daher ein Anlagenspiegel beigefügt und dieser entsprechend den Vorga-
ben für die Gliederung der Posten der gemeindlichen Gesamtbilanz aufgestellt werden (vgl. § 49 Absatz 3 i.V.m. 
§ 41 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
 
3.3.12.2 Der Gesamtanlagenspiegel 
 
Entsprechend dem Anlagenspiegel zum gemeindlichen Jahresabschluss kann auch der Gesamtanlagenspiegel 
die Veränderungen des Anlagevermögens im Haushaltsjahr für die Adressaten des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses ausreichend transparent und nachvollziehbar machen. Die Gemeinde hat daher in ihrem Gesamtanla-
genspiegel die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Zugänge, Abgänge und Umbuchungen, die Zuschrei-
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bungen und die kumulierten Abschreibungen anzugeben. Der Anlagenspiegel erleichtert dadurch den Überblick 
über die Gesamtvermögenslage der Gemeinde und ihre Entwicklung sowie über die Altersstruktur des wesentli-
chen gemeindlichen Gesamtanlagevermögens. Die Gemeinde kann dem Gesamtanlagenspiegel noch weitere 
Erläuterungen hinzufügen, die den Informationsgehalt aber nicht beeinträchtigen dürfen. 
 
 
3.4 Die Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung 
 
3.4.1 Die Zwecke der Grundsätze 
 
Die Gemeinden sind nach § 116 GO NRW verpflichtet ist, jährlich zu einem festen Stichtag einen Gesamtab-
schluss aufzustellen. In den Gesamtabschluss der Gemeinde sind die Vermögensgegenstände, Schulden und 
Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Erträge und Aufwendungen der darin einbezogenen Betriebe, unab-
hängig von ihrer Berücksichtigung in eigenen Jahresabschlüssen, vollständig aufzunehmen. Die Aufstellung des 
Gesamtabschlusses ist dabei unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) vorzuneh-
men. Handelsrechtlich haben sich zum Konzernabschluss noch die „Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrech-
nungslegung“ (GoK) entwickelt, die auch beim Gesamtabschluss beachtet werden sollen.  
 
Die GoK sollen im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses gewährleisten, dass die Zusammenfassung 
der Jahresabschlüsse der gemeindlichen Verwaltung und der Betriebe der Gemeinde unter Anwendung der 
maßgeblichen Einheitstheorie erfolgt. Der Gesamtabschluss der Gemeinde soll dabei ein Bild über die wirtschaft-
liche Gesamtlage der Gemeinde vermittelt, als wäre die Verwaltung der Gemeinde zusammen mit den Betrieben 
nur eine einzige Einheit. In diesem Sinne ergänzen die GoK die für den Gesamtabschluss einschlägigen Vor-
schriften sowie die GoB. Zu den GoK gehören folgende Grundsätze (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung (GoK) 

 
 
-    Grundsatz der Fiktion der rechtlichen Einheit (Einheitstheorie). 
 
 
-    Grundsatz der Einheitlichkeit (der Abschlussstichtage, der Währung, des Ausweises. 
 
 
-    Grundsatz der Vollständigkeit (des Konsolidierungskreises). 
 
 
-    Grundsatz der Einheitlichkeit der Bilanzierung und Bewertung. 
 
 
-    Grundsatz der Stetigkeit der Konsolidierungsmethoden (zeitlich und sachlich). 
 
 
-    Grundsatz der Eliminierung konzerninterner Beziehungen. 
 
 
-    Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit. 
 

Abbildung 651 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung“ 
 
Zu den Grundsätzen der ordnungsmäßigen Konzernrechnungslegung zählen auch die Deutschen Rechnungsle-
gungsstandards, z. B. der DRS 2. Diese Standards gelten als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung auch 
für den Gesamtabschluss, wenn sie vom Bundesministerium der Justiz (BMJ) nach § 342 Absatz 2 HGB bekannt 
gemacht worden sind. Über diese Grundsätze hinaus kommen durch die Verweise auf gemeindliche Vorschriften 
über den Jahresabschluss auch noch weitere haushaltsrechtliche Grundsätze bei der Aufstellung des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses zur Anwendung. 
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3.4.2 Weitere wichtige Grundsätze 
 
3.4.2.1 Der Grundsatz der Wesentlichkeit 
 
Bei der örtlichen Aufstellung des Gesamtabschlusses kann es aufgrund der Informationsfunktion des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses für die Gemeinde notwendig werden, zwischen konkurrierenden Sachverhalten eine 
Abwägung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorzunehmen. Insbesondere aus den Konsolidierungs-
pflichten der Gemeinde, den Konsolidierungswahlrechten und -verboten i.V.m. den zu beachtenden Grundsätzen 
können sich ggf. Zielkonflikte ergeben. Die vernünftige Beurteilung durch die Gemeinde soll daher eine Prüfung 
von Chancen und Risiken unter Beachtung des Vorsichtsprinzips, des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und des 
Grundsatzes der Wesentlichkeit beinhalten. Diese Prüfung muss in sich schlüssig und willkürfrei sein, sodass das 
Ergebnis aus objektiven Gegebenheiten heraus logisch ableitbar ist.  
 
Der gemeindliche Gesamtabschluss ist daher nur verständlich und akzeptabel und seine Informationen für die 
Adressaten bedeutsam, wenn auch alle wesentlichen Informationen gegeben werden bzw. darin enthalten sind. 
Der Grundsatz der Wesentlichkeit konkretisiert dabei den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit insoweit, als er be-
stimmt, dass aus der Anwendung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit nur dann Vereinfachungen der Rech-
nungslegung begründet werden können, wenn sich hieraus keine Informationsnachteile für die Adressaten des 
gemeindlichen Gesamtabschlusses ergeben. Er kann dabei quantitativ in einem bestimmten Wert als auch quali-
tativ in einer Eigenschaft zur Anwendung kommen. Die Wesentlichkeitsgrenze ist dabei im Rahmen des Gesamt-
abschlusses der Gemeinde aus der Bedeutung des jeweiligen örtlichen Sachverhaltes abzuleiten. Sie ist außer-
dem davon abhängig, wie sich die wirtschaftlichen Entscheidungen und die daraus entstehenden Informationen 
auf die Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses auswirken.  
 
In diesem Zusammenhang ist von der Gemeinde auch zu berücksichtigen, dass mehrere Abweichungen für sich 
allein betrachtet ggf. als unwesentlich angesehen werden können, zusammen aber durchaus als wesentlich im 
Sinne der Sache zu bewerten sind. Im Zweifelsfall ist deshalb für die Gemeinde erforderlich, zutreffende Informa-
tionen über mögliche Abweichungen zu erhalten, sodass ggf. für die notwendig gewordene Entscheidung auch 
eine überschlägige Ermittlung durchgeführt werden kann.  
 
Die im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses zu gebenden Informationen sind immer dann als wesent-
lich anzusehen, wenn durch ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte oder unvollständige Darstellung die auf der Basis 
des Gesamtabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Abschlussadressaten beeinflusst wer-
den können. Eine Relevanz ist daher z. B. anzunehmen, wenn die Informationen dadurch die Adressaten beein-
flussen, dass sie ihnen bei der Beurteilung von vergangenen, aktuellen oder zukünftigen Ereignissen helfen oder 
ihre Beurteilung bestätigten oder korrigieren. Entscheidungsrelevante Informationen sollen deshalb im gemeindli-
chen Gesamtabschluss ausgewiesen werden, z. B. im Gesamtanhang.  
 
 
3.4.2.2 Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
 
Dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit kommt bei der örtlichen Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
aufgrund seiner Informationsfunktion eine große Bedeutung zu. Im gemeindlichen Gesamtabschluss müssen 
zwar grundsätzlich alle Bilanzierungssachverhalte (einzeln) erfasst werden, jedoch muss unter dem Aspekt der 
Wirtschaftlichkeit zwischen den Kosten der Rechnungslegung und dem Informationszuwachs bzw. dem Nutzen 
ein angemessenes Verhältnis bestehen. Der Aufwand, der im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Ge-
samtabschlusses erforderlich ist, muss daher in angemessener Relation zu den zu erwartenden Ergebnissen 
stehen. Zulässige Vereinfachungen sollten daher bereits bei der Planung der Aufstellung des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses berücksichtigt werden.  
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Über die Frage, ob eine Unwirtschaftlichkeit bei der Aufbereitung einzelner Sachverhalte für den gemeindlichen 
Gesamtabschluss gegeben ist, muss die Gemeinde örtlich unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände und 
der aus der Entscheidung entstehenden Auswirkungen entscheiden, denn allgemeine Rahmenbedingungen be-
stehen dafür nicht. Bei der Beurteilung soll die Gemeinde aber auch auf die einzelne zu beachtende Vorschrift 
abstellen, sodass ggf. ein Konflikt mit einer anderen Vorschrift entstehen kann. Ein solcher Konflikt ist im Rahmen 
einer Abwägung und Beachtung der Aufgabe des gemeindlichen Gesamtabschlusses, ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu 
vermitteln, zu lösen.  
 
In diesem Zusammenhang muss von der Gemeinde auch beurteilt werden, ob das im Vergleich zur Vollständig-
keit entstehende Abweichungsrisiko im Sinne der Aufgabe bzw. Informationsfunktion des gemeindlichen Gesamt-
abschlusses tragfähig ist. Dabei soll als Prüfungsgrundsatz auch der Grundsatz der Wesentlichkeit eine entspre-
chende Anwendung finden. In solchen Fällen ist abzuwägen, ob durch den aus Wirtschaftlichkeitsgründen gerin-
geren Aufwand im Gesamtabschluss möglicherweise Informationen weggelassen werden oder eine fehlerhafte 
Darstellung entsteht, durch die zu treffende wirtschaftliche Entscheidungen der Adressaten des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses beeinflusst werden können. Im Zweifelsfall ist es für die Gemeinde erforderlich, zusätzlich 
auch Informationen über zugelassene Abweichungen zu geben, um ggf. für notwendig werdende Entscheidungen 
eine überschlägige Ermittlung zu ermöglichen. 
 
 
4. Zu Absatz 4 (Anwendung von Vorschriften des Handelsgesetzbuches) 
 
4.1 Wichtige Bücher des Handelsgesetzbuches 
 
Das Handelsgesetzbuch (HGB) enthält die Grundlagen für das Handelsrecht in Deutschland und besteht aus 
mehreren Büchern. Es enthält z. B. für Kapitalgesellschaften besondere Regelungen zu den jährlichen Rech-
nungslegungsabschlüssen und wurde am 10. Mai 1897 (RGBl. S. 219) erlassen. Die heutige handelsrechtliche 
Rechtsetzung wird durch die Europäische Gemeinschaft und die Internationale Rechungslegung stark beeinflusst. 
Diese Sachlage zeigt sich z. B. im Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) vom 25. Mai 2009 (BGBL. I. S. 
1102), mit dem das Handelsgesetzbuch aktualisiert wurde.  
 
Das Handelsgesetzbuch regelt die Rechtsverhältnisse von Kaufleuten, es ist sozusagen das Sonderrecht des 
Kaufmanns. So beinhaltet dieses Gesetzbuch die Vorschriften über die Rechtsbeziehungen des Kaufmanns zu 
seinen Geschäftspartnern sowie über die wettbewerbsrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Beziehungen zu 
anderen Unternehmern. Darüber hinaus enthalten die Regelungen des Handelsgesetzbuches auch die notwendi-
gen Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten für Kaufleute (vgl. Abbildung). 
 

 
Wichtige Bücher des Handelsgesetzbuches  

 
 
- Erstes und zweites Buch 

 
 
- Drittes Buch 

- Vorschriften für alle Kaufleute 
z. B. über Buchführung, Inventar, Jahresabschluss, Aufbewahrung 

- Ergänzende Vorschriften für Kapitalgesellschaften 
z. B. über Bilanz, Gewinn- und Verlust-Rechnung, Bewertungsvorschriften, Anhang, Lagebericht 
des Einzelabschlusses, 
auch über den Konzernabschluss mit Anwendungsbereich, Konsolidierungskreis, Inhalt und 
Form des Konzernabschlusses, Vollkonsolidierung, Bewertungsvorschriften, Assoziierte Unter-
nehmen, Konzernanhang, Konzernlagebericht 
sowie Prüfung und Offenlegung 

- Ergänzende Vorschriften  für eingetragene Genossenschaften 
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Wichtige Bücher des Handelsgesetzbuches  

 
- Ergänzende Vorschriften  für Unternehmen bestimmter Geschäftszweige 
- Privates Rechnungslegungsgremium, Rechnungslegungsbeirat 
- Prüfstelle für Rechnungslegung 

 
 
- Viertes und fünftes Buch 
 

Abbildung 652 „Wichtige Bücher des Handelsgesetzbuches“ 
 
Die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses wird z. B. dadurch erleichtert, dass im Rahmen der Ein-
führung des Ressourcenverbrauchskonzepts sowie der doppelten Buchführung bei den Gemeinden die Frage 
geklärt worden ist, dass sich das NKF als Haushaltsrecht für die Gemeinden an den Regelungen für privatwirt-
schaftliche Unternehmen orientieren soll. Ein wichtiges Ziel war dabei, einen Gesamtüberblick über die wirtschaft-
lichen Auswirkungen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung wieder herzustellen und die wirtschaftliche Gesamtla-
ge der Gemeinde in einem Gesamtabschluss darzustellen.  
 
Das NKF baut deshalb darauf auf, dass das kaufmännische Rechnungswesen immer dann als Referenzmodell 
gilt, wenn diesem Rechnungswesen nicht die spezifischen Ziele und Aufgaben der Gemeinde entgegenstehen. 
Derartige Besonderheiten sollen dann möglichst ohne Systembrücke in das Rechnungswesen integriert werden. 
Auf dieser Basis ist das NKF konzipiert worden. Die Anwendung der statischen Form der Verweisung, statt einer 
dynamischen Verweisung, ist dabei sachgerecht. Durch sie wird sichergestellt, dass die dem Landesgesetzgeber 
zustehenden Entscheidungsrechte im Zeitablauf nicht eingeschränkt werden können. Er muss im Falle von Ände-
rungen im Handelsgesetzbuch im Einzelnen klären, ob auch Änderungen bei den in § 50 benannten HGB-
Vorschriften in das Landesrecht zu übernehmen sind. 
 
Mit dem Verweis auf handelsrechtliche Gegebenheiten wird zudem verdeutlicht, dass die Gemeinde trotz ihrer 
vielfältigen Betriebe als eine einzige wirtschaftliche Einheit zu betrachten ist. Bei der Gemeinde muss es deshalb 
möglich sein, die leistungs- und finanzwirtschaftlich relevanten Informationen in systematischer Form zu einem 
Gesamtbild zusammenzufassen und den Interessenten verfügbar zu machen. In Zukunft wird aber immer  
 
 
4.2 Die Anwendung des HGB nach dem Stand 2009 
 
Im gemeindlichen Gesamtabschluss sind die Betriebe der Gemeinde in öffentlich-rechtlichen Organisationsfor-
men entsprechend der Vorschriften der §§ 300, 301 und 303 bis 305 und §§ 307 bis 309 des Handelsgesetzbu-
ches zu konsolidieren. Die gemeindlichen Betriebe, die unter einem maßgeblichen Einfluss der Gemeinde stehen, 
sind entsprechend der Vorschriften der §§ 311 und 312 des Handelsgesetzbuches zu konsolidieren. Soweit bei 
einer entsprechenden Anwendung des Handelsgesetzbuches im Rahmen des Gesamtabschlusses noch Wahl-
rechte durch die Gemeinde ausgeübt werden dürfen, muss gewährleistet werden, dass die Ausübung dieser 
Wahlrechte nicht dem Informationszweck des Gesamtabschlusses entgegensteht. Sie darf nicht dazu führen, 
dass wichtige Informationen unterbleiben.  
 
Aus diesem Grund wird in dieser Vorschrift klargestellt, dass bei der entsprechenden Anwendung der aufgezähl-
ten Vorschriften des Handelsgesetzbuches die Fassung vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 105), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102), der gemeindlichen Konsolidierung zugrunde zu legen ist. Die Aufstel-
lung des gemeindlichen Gesamtabschlusses ist daher nach den Möglichkeiten vorzunehmen, die durch die Fas-
sung der benannten Vorschriften nach der angegebenen Änderung gilt. Die Gemeinde darf aufgrund dieses stati-
schen Verweises keine nachfolgenden Änderungen der Vorschriften bei ihrer Konsolidierung berücksichtigen. 
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Der Gesetzgeber hat mit dieser statischen Verweisung ausdrücklich beabsichtigt, dass der Konsolidierung im 
gemeindlichen Gesamtabschluss die benannten Vorschriften mit dem zeitlich genau festgelegten Stand „2009“ 
zugrunde gelegt werden. Dieser Zeitpunkt entspricht dem Stand der Diskussion zu dem die Evaluierung des NKF 
begonnen worden ist. Das Ergebnis daraus findet sich im vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossenen im 1. 
NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18. September 2012 wieder.  
 
Die o.a. Verweisungen stellen dar keine dynamische Verweisungen dar. Durch die Verweisungen wird daher nicht 
zugelassen, dass die aufgeführten Vorschriften auch in ihrer fortgeschriebenen bzw. jeweils zum gemeindlichen 
Abschlussstichtag aktuell geltenden Fassung durch die Gemeinde anwendbar sind. Die Gemeinde hat bei der 
Aufstellung ihres Gesamtabschlusses zu beachten, dass die Vorschriften nur in der zum Zeitpunkt ihrer Veröffent-
lichung im Jahre 2009 geltenden Fassung entsprechend angewendet werden dürfen.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 50 
Konsolidierung 

 
(1) Verselbstständigte Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlichen Organisationsformen sind entsprechend den §§ 
300, 301 und 303 bis 305 und 307 bis 309 des Handelsgesetzbuches zu konsolidieren. 
 
(2) 1Stehen Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, 
sind diese entsprechend Absatz 1 zu konsolidieren. 2Dies gilt auch, wenn der Gemeinde 
1. die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht, 
2. das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen 

oder abzuberufen und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist oder 
3. das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss auf Grund eines mit diesem Unternehmen geschlossenen 

Beherrschungsvertrags oder auf Grund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben. 
 
(3) Verselbstständigte Aufgabenbereiche unter maßgeblichem Einfluss der Gemeinde sind entsprechend den §§ 
311 und 312 des Handelsgesetzbuches zu konsolidieren.  

 
 
Erläuterungen zu § 50: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Einbeziehung von gemeindlichen Betrieben  
 
1.1 Allgemeiner Überblick 
 
Die Gemeinde hat den Jahresabschluss der gemeindlichen Verwaltung (Muttereinheit) und die Jahresabschlüsse 
des gleichen Geschäftsjahres der gemeindlichen Betriebe (Tochtereinheiten) zu einem Gesamtabschluss zu-
sammenzuführen. Unter Berücksichtigung dieser rechtlichen Vorgabe soll die Gemeinde als eine wirtschaftliche 
Einheit gelten, bei der die Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit der gemeindlichen Verwaltung und der Betriebe 
der Gemeinde einen neu abgegrenzten Bereich wirtschaftlicher Aktivitäten darstellt, ohne dass dafür eine eigen-
ständige rechtliche Einheit zu schaffen ist.  
 
Der gemeindliche Gesamtabschluss soll dabei einen Überblick über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzgesamtlage der Gemeinde ermöglichen und auch ein haushaltswirtschaftliches Ergebnis der gesamten 
jahresbezogenen Tätigkeiten der Gemeinde (Aufgabenerfüllung) darstellen. Diese Gegebenheiten führen dazu, 
dass dem gemeindlichen Gesamtabschluss die „Fiktion der wirtschaftlichen Einheit“ zugrunde zu legen ist. Das 
Vorliegen einer faktischen wirtschaftlichen Einheit kann dabei i.d.R. nicht angenommen werden, denn viele ge-
meindliche Betriebe des Vollkonsolidierungskreises führen zwar gemeindliche Aufgaben durch, doch diese in 
rechtlich selbstständiger Form. Sie könnten vergleichsweise wie ein Fachbereich oder eine Abteilung der ge-
meindlichen Verwaltung betrachtet werden.  
 
Einer solchen Betrachtung bedarf es beim gemeindlichen Gesamtabschluss, sodass die Einheitstheorie in Form 
der „Fiktion der wirtschaftlichen Einheit“ eine zutreffende rechnungslegende Form für die Gemeinde darstellt und 
entsprechend umzusetzen ist. In diesem Zusammenhang wird der Gemeinde betriebswirtschaftlich zwar keine 
unmittelbare Unternehmenseigenschaft zu geordnet, es wird ihr aber eine Unternehmensähnlichkeit zuerkannt. 
Aufgrund dessen wird in vergleichbarer Weise ein wirtschaftliches Gesamtgebilde auch für den öffentlich-
rechtlichen Bereich akzeptiert, wie es bei einem privatrechtlichen Konzern geboten ist.  
 
Zur Herstellung einer „wirtschaftlichen Einheit“ zwischen den Betrieben der Gemeinde und der gemeindlichen 
Verwaltung genügt es nicht, deren einzelne Jahresabschlüsse unkoordiniert zusammenzurechnen. Vielmehr ist 
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unter Berücksichtigung der Verflechtungen zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben der Ge-
meinde sowie zwischen den Betrieben insgesamt ein haushaltswirtschaftliches Ergebnis für die gesamte Tätigkeit 
der Gemeinde sowie die daraus entstandene Vermögens- und Schuldengesamtlage zu ermitteln. Es bedarf dazu 
der einheitlichen Anwendung von Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisregeln sowie der Abgrenzung und Eliminie-
rung „konzerninterner“ Beziehungen. Der gemeindliche Gesamtabschluss macht dabei die Jahresabschlüsse der 
gemeindlichen Verwaltung und der gemeindlichen Betriebe nicht überflüssig. Außerdem wird eine rechtliche Ein-
heit wie bei einem privatwirtschaftlichen Konzern wird aber nicht angenommen.  
 
Für den gemeindlichen Gesamtabschluss gilt daher, dass alle gemeindlichen Aufgabenträger, die organisatorisch 
selbstständig sind, also über einen eigenen Rechnungskreis verfügen, in den Gesamtabschluss einzubeziehen 
sind, und zwar unabhängig von ihrer Rechtsform und ihrem Sitz (Weltabschlussprinzip). Die Vorschrift enthält 
dabei die Grundlagen für ein Mutter-Tochter-Verhältnis, in dem die gemeindliche Verwaltung (als öffentliche Mut-
tereinheit) und die gemeindlichen Betriebe (als öffentliche Tochtereinheiten) zusammentreffen und miteinander 
verbunden werden. Nur in dieser Zusammengehörigkeit entsteht ein Verbund mit einem beherrschenden Einfluss 
der Gemeinde. Daraus entsteht die Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses, der ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der 
Gemeinde zu vermitteln hat.  
 
 
1.2 Die gemeindlichen Aufgabenbereiche 
 
1.2.1 Der Begriff „Verselbstständigte Aufgabenbereiche“ 
 
Für die Anwendung der Vorschriften über den gemeindlichen Gesamtabschluss ist der Begriff „Verselbstständigte 
Aufgabenbereiche“ gebildet worden, der zweckmäßig und bezogen auf die gesamte gemeindliche Aufgabenerfül-
lung zu betrachten ist. Die Aufgabe des gemeindlichen Gesamtabschlusses, ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild über die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, erfordert, den Begriff „Ver-
selbstständigte Aufgabenbereiche“ weit auszulegen und unabhängig davon zu betrachten, ob die gemeindliche 
Verwaltung und die gemeindlichen Betriebe im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde eine wirtschaftli-
che, nicht wirtschaftliche oder hoheitliche Aufgabe erfüllen.  
 
Für die Einbeziehung in den gemeindlichen Gesamtabschluss ist es außerdem unerheblich, ob vor der Gründung 
eines gemeindlichen Betriebes bereits eine gesonderte Organisationseinheit in der gemeindlichen Verwaltung 
bestand, von der die an den Betrieb übertragene gemeindliche Aufgabe zuvor erledigt wurde. Daher ist der Be-
griff auch nicht ausschließlich nach der Vorschrift über die zulässige wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde 
auszulegen, auch wenn ein Zusammenhang mit den einschlägigen Vorschriften besteht (vgl. § 107 GO NRW). Er 
soll auch nicht die Gemeinde veranlassen, ihre Entscheidung über die Einbeziehung von gemeindlichen Betrie-
ben in den Vollkonsolidierungskreis des Gesamtabschlusses von den Inhalten der gemeindlichen Aufgabenerfül-
lung abhängig zu machen. 
 
 
1.2.2 Der Begriff „Betrieb“ 
 
Zur Vereinfachung in der Handhabung und Lesbarkeit bietet es sich aber an, den Begriff „Verselbstständigte 
Aufgabenbereiche“ durch den Begriff „Betrieb“ zu ersetzen. Der Betrieb stellt dabei eine Wirtschaftseinheit dar, in 
der Dienstleistungen oder Produkte für Dritte zur örtlichen Bedarfsdeckung bereitgestellt werden. Der Begriff 
„Betrieb“ soll daher alle Organisationseinheiten der Gemeinde außerhalb der gemeindlichen Verwaltung erfassen. 
Diese gemeindlichen Einheiten können als Betriebe wirtschaftlich und organisatorisch selbstständig oder auch 
rechtlich selbstständig sein. Die Betriebe können zudem in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form be-
stehen. Alle gemeindlichen Betriebe müssen zur Aufgabenerledigung der Gemeinde beitragen und sind daher als 
Konsolidierungseinheiten für den gemeindlichen Gesamtabschluss von grundlegender Bedeutung. 
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1.2.3 Der Begriff „Konsolidierungseinheiten“ 
 
Das gemeindewirtschaftliche Handeln der Gemeinde wird durch gemeinderechtliche und durch gesellschafts-
rechtliche Vorschriften geprägt. Als Gemeindewirtschaftsrecht bildet es einen eigenständigen Teilbereich in der 
Gemeindeordnung (vgl. 11. Teil der GO NRW). Dieser Teilbereich enthält insbesondere Bestimmungen zur Zu-
lässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde, durch die auch eine Abgrenzung zwischen wirtschaftli-
cher und nicht-wirtschaftlicher Betätigung erfolgt (vgl. § 107 GO NRW). Dazu werden die zulässigen öffentlich-
rechtlichen und privatrechtlichen Organisationsformen nomiert, die für die wirtschaftliche und nicht-wirtschaftliche 
Betätigung der Gemeinde zur Verfügung stehen sowie die Voraussetzungen, unter denen privatrechtliche organi-
sierte gemeindliche Betriebe möglich sind (vgl. § 108 GO NRW).  
 
Zu den Konsolidierungseinheiten gehören auch die gemeindlichen Betriebe, die in öffentlich-rechtlicher Form 
bestehen. Dazu zählen die wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinde (§ 114 GO NRW) und die organisato-
risch verselbstständigten Einrichtungen der Gemeinde (§ 107 Abs. 2 GO NRW) sowie die rechtlich unselbststän-
digen Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen der Gemeinde (§ 97 Abs. 1 Nr. 4 GO NRW) als gemeindli-
che Sondervermögen (vgl. § 97 GO NRW9. Zu den Sondervermögen gehören auch die gemeindlichen Kranken-
häuser, die als organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Einrichtungen von der Gemeinde zu betreiben 
sind (vgl. §§ 1 und 10 GemKHBVO). Diese gemeindlichen Sondervermögen werden haushaltsmäßig den recht-
lich selbstständigen Betrieben der Gemeinde gleichgestellt. Alle gemeindlichen Betriebe müssen zur Aufgabener-
ledigung der Gemeinde beitragen und sind daher als Konsolidierungseinheiten für den gemeindlichen Gesamtab-
schluss und entsprechend zu behandeln. 
 
Dieser Umfang an gemeindewirtschaftlichen Betrieben bestimmt u.a. die örtliche Zusammensetzung des Konsoli-
dierungskreises der Gemeinde, der zusammen mit der gemeindlichen Verwaltung die Grundlage für den Ge-
samtabschluss bildet. Die Jahresabschlüsse dieser gemeindlichen Betriebe sind deshalb mit dem Jahresab-
schluss der Verwaltung der Gemeinde zu konsolidieren (Grundsatz der Zusammenfassung der Jahresabschlüs-
se). Der gemeindliche Gesamtabschluss wird dabei insgesamt auf einheitlichen Rechnungslegungsgrundsätzen 
aufgestellt, sodass gleiche Sachverhalte grundsätzlich gleich behandelt werden oder Nutzungsdauern für gleiche 
und gleich genutzte Vermögensgegenstände bei der Gemeinde und ihren Betrieben übereinstimmen müssen. Die 
gemeindlichen Betriebe müssen deshalb ggf. Anpassungen bei ihren Wertansätzen vornehmen, in dem sie ihre 
Einzelabschlüsse nach gemeindlichem Recht überprüfen und i.d.R. in eine Gemeindebilanz (GB II) überleiten. 
 
In der GB II werden die Ansatz- und Bewertungswahlrechte für den gemeindlichen Gesamtabschluss unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Erfordernisse neu auf die Einzelabschlüsse der gemeindlichen Betriebe angewendet. 
Insofern werden dadurch die Einzelabschlüsse der gemeindlichen Betriebe entsprechend fortgeschrieben. Die 
GB II eines jeden gemeindlichen Betriebes des Konsolidierungskreises ist daher sowohl eine Voraussetzung als 
auch eine Grundlage für die weiteren Aufstellungsschritte des gemeindlichen Gesamtabschlusses, insbesondere 
auch zur Durchführung der notwendigen Konsolidierungsschritte. 
 
In diese gemeindliche Zusammenfassung sind jedoch nicht die „Jahresergebnisse“ der Verwaltungsbetriebe der 
Gemeinde bzw. die Ergebnisse der gemeindlichen Regiebetriebe einzubeziehen, weil diese zur gemeindlichen 
Verwaltung gehören und deshalb durch den Haushalt der Gemeinde erfasst werden. Ebenso werden nicht die 
steuerrechtlichen Abschlüsse der Betriebe gewerblicher Art (BgA) in den gemeindlichen Gesamtabschluss einbe-
zogen, weil diese Betriebe nur in einer steuerrechtlichen Betriebsform bestehen, die keine gemeinderechtliche 
Organisationsform darstellt. 
 
Beim gemeindlichen Konsolidierungskreis ist zudem zu berücksichtigen, dass dieser in Zukunft auch Verände-
rungen unterliegen kann, z. B. wenn durch eine Veräußerung ein gemeindlicher Betrieb aufgegeben wird, der 
dann aus dem gemeindlichen Konsolidierungskreis ausscheidet. Auch durch die Errichtung oder den Erwerb 
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neuer gemeindlicher Betriebe, die in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind, verändert sich der gemeindliche 
Konsolidierungskreis. Zu jedem Abschlussstichtag ist daher von der Gemeinde der für den davorliegenden Ge-
samtabschluss gebildete Konsolidierungskreis zu überprüfen und ggf. anzupassen. Von der genannten Vorschrift 
wird jedoch nicht die Kapitalanlage der Gemeinde oder der Erwerb eines Mindestanteils an einer Genossenschaft 
oder die Mitgliedschaft in einem Verein erfasst. Solche „unechten“ Beteiligungen sollen daher nicht in den Konso-
lidierungskreis für den Gesamtabschluss der Gemeinde einbezogen werden. 
 
 
1.2.4 Das Mutter-Tochter-Verhältnis 
 
Die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses setzt grundsätzlich ein Mutter-Tochter-Verhältnis zwi-
schen den Beteiligten voraus. Die Vorschrift enthält dazu zwar keine ausdrückliche Regelung, gleichwohl stellt sie 
eine Grundlage für die Verbindung zwischen der gemeindlichen Verwaltung als öffentliche Muttereinheit und den 
gemeindlichen Betrieben als öffentliche Tochtereinheiten dar. Im Sinne der Vorschrift und unter Berücksichtigung 
der Zwecke des Gesamtabschlusses der Gemeinde stellen die verselbstständigten Aufgabenbereiche (Betriebe) 
in öffentlich-rechtlichen Organisationsformen jeweils Tochtereinheiten der gemeindlichen Verwaltung dar.  
 
Diese Einordnung gilt entsprechend für gemeindliche Betriebe des privaten Rechts, die unter der einheitlichen 
Leitung der Gemeinde stehen sowie bei Betrieben der Gemeinde, bei denen die Voraussetzungen für die Aus-
übung von Kontrollrechten durch die Gemeinde vorliegen. Die notwendigen Arbeitsschritte zur Aufstellung des 
gemeindlichen Gesamtabschlusses erfordern in diesem Zusammenhang das tatsächliche Bestehen einer unmit-
telbaren Verbindung zwischen der gemeindlichen Verwaltung als öffentliche Muttereinheit und den betreffenden 
gemeindlichen Betrieben, die öffentliche Tochtereinheiten darstellen (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Konsolidierungseinheiten  

 
 

Mit dem Jahresabschluss der gemeindlichen Verwaltung 
sind zu konsolidieren, die Jahresabschlüsse der 

 
-         gemeindlichen Betriebe, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden 
 
 
- gemeindlichen Betriebe und Vermögensmassen mit Nennkapital, an denen die Gemeinde 

eine Beteiligung hält 
 
 
- Anstalten, die von der Gemeinde auf der Grundlage rechtlicher Vorschriften als Anstalt 

des öffentlichen Rechts (AÖR) alleine oder zusammen mit anderen Gemeinden oder 
sonstigen Dritten getragen werden (Kommunalunternehmen) 
 

 
-   Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist 
 
 
-   rechtlich selbstständigen kommunalen Stiftungen, bei denen die Gemeinde Stifter ist 

 
 

- sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger, deren finanzielle Existenz aufgrund 
rechtlicher Verpflichtungen wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird, sodass ein Ab-
hängigkeitsverhältnis zur Gemeinde besteht (institutionelle Finanzunterstützung) 

 
Abbildung 653 „Die Konsolidierungseinheiten“ 

 
Diese Gegebenheiten schaffen bei den Gemeinden, abhängig von den Unternehmensverträgen im Einzelnen, ein 
dem Handelsrecht vergleichbares Konzernverhältnis und erleichtern damit die unmittelbare Anwendung der im 
Einzelnen in dieser Vorschrift bestimmten handelsrechtlichen Vorschriften. So treten in der gemeindlichen Ge-
samtbilanz im Gesamtabschluss der Gemeinde anstelle der Finanzanlagen (Anteile an gemeindlichen Betrieben) 
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die Vermögensgegenstände und Schulden der einzelnen in die Vollkonsolidierung einbezogenen Betriebe, soweit 
diese nach dem gemeindlichen Haushaltsrecht bilanzierungsfähig sind. Deshalb muss sich die gemeindliche 
Konsolidierung an den Bedingungen orientieren, die für die Gemeinde als öffentliche Muttereinheit gelten.  
 
 
1.3 Die Konsolidierungsformen bei gemeindlichen Betrieben 
 
1.3.1 Die zugelassenen Konsolidierungsformen 
 
In den gemeindlichen Gesamtabschluss hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss nach § 95 GO NRW und die 
Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller gemeindlichen Betriebe in öffentlich-rechtlicher oder privat-
rechtlicher Form zu konsolidieren. In diesem Zusammenhang bezeichnet der Begriff „Konsolidierung“ die Technik 
der Aufrechnung bzw. Eliminierung von Bilanzposten und Ergebnispositionen bzw. GuV-Positionen. Diese Posten 
wären, wenn die Gemeinde mit ihren Betrieben eine wirtschaftliche Einheit wäre, in der gemeindlichen Bilanz und 
in der Ergebnisrechnung der Gemeinde nicht ansatzfähig. Die Betriebe der Gemeinde werden in ihren unter-
schiedlichen Formen und unter Berücksichtigung der tatsächlichen Beteiligungsverhältnisse in den gemeindlichen 
Gesamtabschluss einbezogen (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Konsolidierungsformen bei gemeindlichen Betrieben 
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Abbildung 654 „Die Konsolidierungsformen bei gemeindlichen Betrieben“ 
 
Bei der Durchführung der Vollkonsolidierung im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses sind insbeson-
dere die Kapitalkonsolidierung sowie die Schuldenkonsolidierung davon betroffen, weil bei diesen beiden Vor-
gängen der von der Gemeinde in ihrer Bilanz angesetzte Beteiligungsbuchwert für einen gemeindlichen Betrieb 
mit dem Eigenkapital dieses Betriebes aufgerechnet wird.  
 
Dieser Sachverhalt betrifft gemeindliche Betriebe, die nach § 50 Absatz 1 und 2 GemHVO NRW in den gemeind-
lichen Gesamtabschluss einbezogen werden. Von dieser Aufrechnung sind jedoch nicht die gemeindlichen Be-
triebe betroffen, die unter dem maßgeblichen Einfluss der Gemeinde stehen und daher entsprechend den §§ 311 
und 312 des Handelsgesetzbuches zu konsolidieren sind (vgl. Absatz 3 der Vorschrift). Die übrigen gemeindli-
chen Betriebe werden mit ihrer Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten in den gemeindlichen Gesamtab-
schluss einbezogen. 
 
 
1.3.2 Nicht vorgesehene Konsolidierungsform 
 
Die Möglichkeit, einen gemeindlichen Betrieb, der gemeinsam von der Verwaltung der Gemeinde mit einem ge-
meindlichen Betrieb oder auch mit einem oder mehreren nicht in den Gesamtabschluss einbezogenen Unterneh-
men bzw. Betrieben geführt wird, entsprechend den Anteilen am Kapital in den gemeindlichen Gesamtabschluss 
einzubeziehen (Quotenkonsolidierung nach § 310 HGB), wurde haushaltsrechtlich nicht zugelassen. Ein Anlass 
dazu war, dass innerhalb des gemeindlichen Gesamtabschlusses möglichst nur wenige geeignete Methoden zur 
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Anwendung kommen und kein zusätzliches Wahlrecht zwischen einer Quotenkonsolidierung und der Equity-
Methode geschaffen werden sollte. Aus einer Gesamtsicht betrachtet wurde deshalb die Festlegung der Vollkon-
solidierung (vgl. §§ 300, 301 und 303 bis 305 und 307 bis 309 HGB) und der Equity-Methode (vgl. §§ 311 und 
312 HGB) als ausreichend und sachgerecht für die Abbildung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde und 
die Aufstellung des Gesamtabschlusses angesehen. 
 
 
1.4 Besonderheiten bei finanziellen Abhängigkeitsverhältnissen 
 
1.4.1 Allgemeines 
 
Die Einbeziehung von sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträgern, deren finanzielle Existenz aufgrund 
rechtlicher Verpflichtungen wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird, in den gemeindlichen Gesamtab-
schluss erfordert eine erweiterte Betrachtung. Im Rahmen des IMK-Beschlusses zur Reform des gemeindlichen 
Haushaltsrechts im Jahre 2003 war es nicht beabsichtigt, jeden fremden Aufgabenträger, der einen Zuschuss von 
der Gemeinde erhält, deswegen in den Gesamtabschluss der Gemeinde einzubeziehen. Die ausschlaggebende 
Voraussetzung für die Einbeziehung eines Dritten als Aufgabenträger in den gemeindlichen Gesamtabschluss 
sollte vielmehr ein finanzielles Abhängigkeitsverhältnis sein. Ein solches Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem 
Aufgabenträger und der Gemeinde kann aber nur dann als gegeben angesehen werden, wenn die Gemeinde 
durch ihre finanzielle Unterstützung des Aufgabenträgers den Zweck verfolgt, den Aufgabenträger als örtliche 
Institution im Sinne ihrer Aufgabenerfüllung zu erhalten.  
 
Aus dem bestehenden Verhältnis zwischen der Gemeinde und dem Aufgabenträger muss daher erkennbar und 
nachvollziehbar sein, dass ein institutionelles (finanzielles) Abhängigkeitsverhältnis des Aufgabenträgers von der 
Gemeinde besteht. Für die Einbeziehung eines solchen Aufgabenträgers in den gemeindlichen Gesamtabschluss 
müssen zudem auch die sonstigen Konsolidierungsvoraussetzungen durch den Aufgabenträger erfüllt sein. Für 
eine Einbeziehung in den gemeindlichen Gesamtabschluss lässt sich deshalb z. B. ableiten, dass bei einem 
fremden Aufgabenträger, der als Institution finanziell von der Gemeinde abhängig ist, die Gemeinde auch in des-
sen Entscheidungsgremien vertreten sein müsste.  
 
In den Fällen, in denen diese Sachlage vor Ort nicht gegeben ist, spricht dieses Indiz, unabhängig von der finan-
ziellen Größenordnung der gemeindlichen Zuschüsse, dafür, dass dieser Aufgabenträger für die Gemeinde aus 
ihrer "Gesamtabschlusssicht" heraus, von untergeordneter Bedeutung ist. Eine solche Abgrenzung oder Aus-
grenzung muss aber im Zusammenhang und in Einklang mit den sonstigen Gegebenheiten, die zu einem Ver-
zicht auf die Einbeziehung gemeindlicher Betriebe oder anderer Dritter in den gemeindlichen Konsolidierungs-
kreis führen stehen. Sie muss mit diesen Gegebenheiten aber nicht identisch sein.  
 
 
1.4.2 Die Beurteilung der Abhängigkeit 
 
Von einem finanziellen Abhängigkeitsverhältnis eines Dritten als Aufgabenträger gegenüber der Gemeinde ist 
i.d.R. auszugehen, wenn die Gemeinde jährlich Finanzleistungen an den Aufgabenträger zu erbringen hat, die 
dazu führen, dass durch die gemeindlichen Finanzleistungen die Aufwendungen des Aufgabenträgers überwie-
gend ertragswirksam gedeckt werden. Ob bei der Beurteilung der finanziellen Abhängigkeit eines Aufgabenträ-
gers von der Gemeinde auch das Volumen der gemeindlichen Zuschüsse an diesen Aufgabenträger ausschlag-
gebend sein soll, z. B. bei mehr als … % der Summe der von der Gemeinde an Dritte gewährten Zuschüsse, 
muss dabei von der Gemeinde eigenverantwortlich entschieden werden. In die Beurteilung ist aber auch einzube-
ziehen, ob die Abhängigkeit nur aus der laufenden Geschäftstätigkeit des fremden Aufgabenträgers oder auch 
aus seiner Investitionstätigkeit und/oder der Finanzierungstätigkeit heraus besteht.  
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Bei einer ausschließlichen finanziellen Abhängigkeit aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Aufgabenträgers 
heraus dürfte aufgrund der aufwandswirksamen Finanzleistungen der Gemeinde, die auch in die Gesamtergeb-
nisrechnung einfließen, i.d.R. eine vollständige Einbeziehung des Aufgabenträgers in den gemeindlichen Ge-
samtabschluss nur in Betracht kommen, wenn zusätzlich eine besondere Bedeutung des Aufgabenträgers hin-
sichtlich der gemeindlichen Aufgabenerfüllung besteht. Eines unmittelbaren Bezuges zur gemeindlichen Aufga-
benerfüllung bedarf es auch dann, wenn eine finanzielle Abhängigkeit des fremden Aufgabenträgers allein aus 
seiner Investitionstätigkeit und/oder seiner Finanzierungstätigkeit heraus besteht und die Gemeinde z. B. auf-
grund ihrer finanziellen Investitionsleistungen nicht wirtschaftlicher Eigentümer der Vermögensgegenstände ge-
worden ist oder die Investitionszuwendung nicht als Rechnungsabgrenzungsposten bilanzieren kann.  
 
 
1.5 Mehrstufige Beteiligungsstrukturen der Gemeinde 
 
1.5.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Konsolidierung im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses ist grundsätzlich auf eine einstufige Be-
teiligungsstruktur der Gemeinde ausgerichtet. Es bestehen aber gleichwohl auch mehrstufige Beteiligungen bei 
der Gemeinde. In der gemeindlichen Praxis sind die mehrstufigen Beteiligungsstrukturen vielfach sehr komplex 
und haben in ihrer Eigenständigkeit erhebliche Bedeutung. Bei solchen Formen der wirtschaftlichen Betätigung 
will die Gemeinde neben organisatorischen und aufgabenbezogenen Zielen auch steuerliche Ziele verwirklichen. 
Aus den komplexen Beteiligungsstrukturen der Gemeinde können sich aber ggf. Probleme und besondere Frage-
stellungen bei den einzelnen Konsolidierungsschritten für den gemeindlichen Gesamtabschluss ergeben, z. B., ob 
Tochtereinheiten der Gemeinde zu einem Konzernabschluss nach handelsrechtlichen Vorschriften verpflichtet 
sind, sodass eine Mehrstufigkeit bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses der Gemeinde besteht.  
 
In solchen Fällen bedarf es einer besonderen Berücksichtigung der gemeindlichen Tochtereinheiten, die auf der 
untersten Stufe angesiedelt sind. Bei den darauf aufbauenden Konsolidierungen muss dem Einheitsgedanken 
ausreichend Rechnung getragen werden. Daher ist bei der Konsolidierung von mehrstufigen Beteiligungsstruktu-
ren z. B. zu klären, ob die Sukzessiv- oder Kettenkonsolidierung oder die Simultankonsolidierung zur Anwendung 
kommen sollen. Außerdem müssen die für die einstufige Konsolidierung geschaffenen Regelungen auf die Fälle 
einer mehrstufigen Konsolidierung übertragen werden.  
 
 
1.5.2 Die mehrstufige gemeindliche Beteiligung 
 
Die gemeindlichen Beteiligungen stellen in einer Vielzahl von Fällen in Bezug auf die Verwaltung der Gemeinde 
nicht nur unmittelbare, sondern auch mittelbare Beteiligungen dar. Sofern ein gemeindlicher Betrieb an einem in 
den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehenden Betrieb beteiligt ist, muss für die Konsolidierung von 
einem mehrstufigen Konzern im Sinne des Handelsrechts ausgegangen werden (vgl. § 290 Absatz 3 und 4 HGB). 
Dabei ist dann insbesondere zu berücksichtigen, ob ggf. auch „konzernfremde“ Dritte an einem solchen Betrieb 
beteiligt sind. Die gemeindliche Beteiligung erfordert die Bestimmung der effektiven Beteiligungsquote. Der Anteil 
der Gemeinde soll dabei möglichst nach der multiplikativen Methode ermittelt werden, denn bei dieser Methode 
bilden die „Konzernanteile“ an dem gemeindlichen Betrieb die Grundlage für die Konsolidierung.  
 
In diesen Fällen wird z. B. die Beteiligungsquote der Gemeinde an einem gemeindlichen Betrieb i.H.v. 80 % mit 
der Beteiligungsquote des gemeindlichen Betriebes an dem weiteren Betrieb i.H.v. 80 % multipliziert, sodass sich 
eine effektive Beteiligungsquote i.H.v. 64 % (0,8 x 0,8 = 0,64) ergibt. Wie häufig dieser Vorgang zu wiederholen 
ist, hängt von der Anzahl der Stufen im „mehrstufigen Konzern“ ab. In diesem Zusammenhang muss zudem das 
mit dem Beteiligungsbuchwert aufzurechnende anteilige Eigenkapital ermittelt werden. Es ergibt sich aus der 
Multiplikation des tatsächlichen Eigenkapitals mit der ermittelten effektiven Beteiligungsquote. Auch ist zu beach-
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ten, dass in der gemeindlichen Konsolidierung nur der anteilige Beteiligungsbuchwert zu berücksichtigen ist und 
auch die Anteile anderer Gesellschafter zu ermitteln sind.   
 
Die Durchführung der Konsolidierungen in einem mehrstufigen gemeindlicher „Konzern“ soll von der Gemeinde 
schritt- oder stufenweise als Kettenkonsolidierung vorgenommen werden. Die methodisch noch mögliche Simul-
tankonsolidierung als „Konsolidierung in einem Schritt“ soll nicht durchgeführt werden, weil hierbei der Unter-
schiedbetrag und der Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter für alle Stufen gleichzeitig in sal-
dierter Form ermittelt wird. Insbesondere wird aber auch der Saldo aus der Saldierung des Geschäfts- oder Fir-
menwertes mit dem passiven Unterschiedsbetrag ausgewiesen. Eine solche Saldierung ist aber weder im HGB-
Konzern noch im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses zulässig.  
 
 
1.5.3 Die Berücksichtigung von Teilkonzernen 
 
Im Rahmen der Bestimmung des gemeindlichen Konsolidierungskreises, in den die Verwaltung der Gemeinde als 
Muttereinheit und die gemeindlichen Betriebe als Tochtereinheiten einbezogen werden, kann der Sachverhalt 
bekannt werden, dass ein gemeindlicher Betrieb in einer Rechtsform des privaten Rechts bereits nach den han-
delsrechtlichen Vorschriften ein Mutterunternehmen darstellt und deshalb zur Aufstellung eines handelsrechtli-
chen Konzernabschlusses verpflichtet ist (vgl. §§ 290 ff. HGB). In einem solchen Fall kommt es auf die Rechts-
form der Tochterunternehmen dieses gemeindlichen Betriebes nicht an. Der gemeindliche Gesamtabschluss 
würde dann in einem solchen Fall nach einem Stufenkonzept - vergleichbar dem handelsrechtlichen Konzept - 
aufgebaut werden können. Ein gemeindlicher Betrieb, der handelsrechtlich ein Mutterunternehmen darstellt, wäre 
dann gleichzeitig eine Tochtereinheit in seinem Verhältnis zur gemeindlichen Verwaltung als Muttereinheit und 
würde als ein gemeindlicher „Teilkonzern“ im Gesamtabschluss zu behandeln sein.  
 
Der eigenständige handelsrechtliche Konzernabschluss wäre dann der Abschluss dieses gemeindlichen Betrie-
bes und wäre haushaltsrechtlich als „Teilkonzernabschluss“ zu behandeln und entsprechend zu konsolidieren. 
Dieser Sachverhalt würde ermöglichen, dass eine gesonderte Konsolidierung der einzelnen Jahresabschlüsse 
mehrerer gemeindlicher Betriebe, die dem handelsrechtlichen Konzern angehören, entbehrlich wäre. In diesem 
Zusammenhang ist für den gemeindlichen Gesamtabschluss zu beachten, dass in den Fällen, in denen assoziier-
te Betriebe der Gemeinde einen handelsrechtlichen Konzernabschluss aufstellen, eine besondere Regelung in § 
312 Absatz 6 HGB besteht. Danach ist für den gemeindlichen Gesamtabschluss nicht vom Jahresabschluss des 
Betriebes auszugehen, sondern von dem von diesem Betrieb aufgestellten Konzernabschluss.  
 
Aus Transparenz- und Informationsgründen müsste der handelsrechtliche Konzernabschluss eines gemeindli-
chen Betriebes dann dahingehend gekennzeichnet werden, dass er gemeindebezogen einen „Teilkonzernab-
schluss“ darstellt, denn dieses ist für die Adressaten nicht unmittelbar erkennbar. Die zulässige Einbeziehung 
eines „Teilkonzernabschlusses“ in den gemeindlichen Gesamtabschluss erfordert die Beachtung folgender wich-
tiger Voraussetzungen (vgl. Abbildung). 
 

 
Voraussetzungen bei Einbeziehung eines „Teilkonzernabschlusses“ 

 

1. 

 
Es wird ein vollständiger handelsrechtlicher Konzernabschluss 
eines gemeindlichen Betriebes aufgestellt. 
 

2. 

 
Die Kapitalverflechtungen und Leistungsbeziehungen zwischen 
den im Teilkonzern voll zu konsolidierenden Betrieben und der 
gemeindlichen Verwaltung müssen aufgedeckt und berücksichtigt 
werden. 
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Voraussetzungen bei Einbeziehung eines „Teilkonzernabschlusses“ 

 

3. 

 
Die Kapitalverflechtungen und Leistungsbeziehungen zwischen 
den im Teilkonzern voll zu konsolidierenden Betrieben und ande-
ren voll zu konsolidierenden gemeindlichen Betrieben müssen 
aufgedeckt und berücksichtigt werden. 
 

4. 

 
Änderungen der Konsolidierungsstruktur im Vergleich zum Ab-
schluss der gemeindlichen Verwaltung müssen berücksichtigt 
werden. 
 

5. 

 
Im handelsrechtlichen Konzern aufgedeckte stille Reserven müs-
sen auf Ebene des gemeindlichen „Teilkonzerns“ fortgeschrieben 
werden. 
 

Abbildung 655 „Voraussetzungen bei Einbeziehung eines „Teilkonzernabschlusses“ 
 
Diese örtliche Gegebenheit führt weder dazu, dass auf den handelsrechtlichen Konzernabschluss noch auf den 
gemeindlichen Gesamtabschluss verzichtet werden kann. Die Sachlage ermöglicht vielmehr, dass in den ge-
meindlichen Gesamtabschluss nicht jeder gemeindliche Betrieb, der dem handelsrechtlich geprägten „Konzern“ 
angehört, sondern das nur das Mutterunternehmen (gemeindlicher Betrieb) mit seinem Konzernabschluss einbe-
zogen werden müsste.  
 
 
1.6 Nicht zu berücksichtigende Organisationsformen und Mitgliedschaften 
 
1.6.1 Die Verwaltungs- und Regiebetriebe 
 
Die Verwaltungsbetriebe der Gemeinde sind rechtlich und wirtschaftlich unselbstständig und daher keine Betrie-
be, Einrichtungen oder Unternehmen, die außerhalb der gemeindlichen Verwaltung stehen und daher in der Bi-
lanz der Gemeinde anzusetzen sind. Ebenso sind Regiebetriebe der Gemeinde nicht anzusetzen, denn bei die-
sen rechtlich und wirtschaftlich unselbstständigen Unternehmen kann nur die Gemeinde und nicht der Regiebe-
trieb Rechtsbeziehungen mit einem Wirtschaftpartner eingehen. Die Verwaltungsbetriebe und die Regiebetriebe 
der Gemeinde sind Teil der gemeindlichen Verwaltung.  
 
Für diese Einheiten bestehen keine eigenen Rechnungskreise sowie kein abgegrenztes Betriebsvermögen. Sie 
sind vielmehr in den Haushaltsplan der Gemeinde integriert, der die ihnen zuzuordnenden Erträge und Aufwen-
dungen sowie Zahlungen zu enthalten hat. Die Einheiten sind damit auch an den gemeindlichen Jahresabschluss 
gebunden. Aus diesen Gründen stellen die gemeindlichen Verwaltungsbetriebe und Regiebetriebe keine im Ge-
samtabschluss der Gemeinde zu berücksichtigende Organisationsformen dar. 
  
 
1.6.2 Die „Betriebe gewerblicher Art“ 
 
Ein „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA) der Gemeinde stellt gemeinderechtlich keine bestimmte abgrenzbare eigen-
ständige wirtschaftliche Betätigungsform der Gemeinde dar. Es bedarf daher auch keiner entsprechenden aus-
drücklichen Regelung über diese Sonderform, auch wenn sie organisatorisch bestimmten Bereichen innerhalb 
der gemeindlichen Verwaltung zugeordnet wird. Außerdem wird auch für den jährlichen Haushaltsplan der Ge-
meinde, an den die gemeindliche Verwaltung bei ihrer Tätigkeit gebunden ist (vgl. § 79 Absatz 3 GO NRW), wird 
für die steuerrechtliche Sonderform „Betrieben gewerblicher Art“ keine gesonderten Nachweis bei der Veran-
schlagung oder Abrechnung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft verlangt.  
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Die Sonderform „Betrieb gewerblicher Art“ entsteht vielmehr wegen der steuerlich relevanten Tätigkeiten der 
Gemeinde, denn nach § 4 i.V.m. § 1 Absatz 1 Nummer. 6 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) stellt eine 
Tätigkeit einer Gemeinde dann einen „Betrieb gewerblicher Art“ dar, wenn eine nachhaltige wirtschaftliche Tätig-
keit der Gemeinde zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft vorliegt, die sich inner-
halb der Tätigkeit der Gemeinde wirtschaftlich heraushebt und in analoger Anwendung des § 14 AO keine ver-
mögensverwaltende Tätigkeit der Gemeinde ist (vgl. steuerrechtliche Literatur). Die Abgrenzung zur vermögens-
verwaltenden Tätigkeit richtet sich dabei nach den allgemeinen ertragssteuerlichen Grundsätzen zur Abgrenzung 
der Vermögensverwaltung von gewerblichen Einkünften. Die „Betriebe gewerblicher Art“ der Gemeinde stellen 
daher eine steuerrechtliche Sonderform und keine im gemeindlichen Gesamtabschluss zu berücksichtigende 
Organisationsform dar.  
 
 
1.6.3 Die Vereins- und Verbandsmitgliedschaften 
 
Im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung kann die Gemeinde ein Mitglied in einem rechtsfähigen Verein sein. Diese 
Mitgliedschaften haben sachlich betrachtet für die Gemeinde keinen bilanzierungsfähigen wirtschaftlichen Gehalt, 
der unter den Finanzanlagen anzusetzen wäre. In derartigen Organisationen sind natürliche und/oder juristische 
Personen zusammengeschlossen, bei denen der Umfang der Mitgliedschaft personenbezogen und nicht vermö-
gensbezogen bestimmt und durch jährliche Mitgliedsbeiträge getragen wird. Solche Mitgliedschaften stellen daher 
keine im gemeindlichen Gesamtabschluss zu berücksichtigende Organisationsform dar. Dies gilt entsprechend 
für Mitgliedschaften der Gemeinde in einem gemeindlichen Fachverband oder in einem Interessenverband, so-
dass z. B. die Mitgliedschaft der Gemeinde in einem kommunalen Spitzenverband nicht zu bilanzieren ist. 
 
 
1.6.4 Die Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse 
 
Zur Abwicklung der gemeindlichen Versorgungsleistungen an die aus dem aktiven Dienst ausgeschiedenen Be-
amtinnen und Beamten kann oder muss die Gemeinde Mitglied in einer Versorgungskasse sein. Die Versor-
gungskasse erbringt für die ihr angeschlossenen Gemeinden die notwendigen Versorgungsleistungen an die 
Berechtigten. Zu den erforderlichen Zahlungsleistungen werden die Mitgliedsgemeinden im Rahmen eines Umla-
geverfahrens herangezogen. Aus diesen Gegebenheiten entsteht keine von der Gemeinde im gemeindlichen 
Gesamtabschluss zu berücksichtigende Beteiligung. Diese Sachlage gilt entsprechend auch für die Mitgliedschaft 
der Gemeinde in der Zusatzversorgungskasse sowie in der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen.   
 
 
1.6.5 Bestimmte privatrechtliche Betriebsformen 
 
Für eine gemeindliche Beteiligung kommen Betriebe in der Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) und der offenen Handelsgesellschaft (OHG) nicht in Betracht, da in diesem Privatrechtsformen die Ge-
meinde mit ihrem gesamten Vermögen haften würde. Die Gemeinde darf für ihre Betriebe jedoch nur eine 
Rechtsform des privaten Rechts wählen, bei welcher die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag 
begrenzt ist (§ 108 Absatz 1 Nummer 3 GO NRW). Deshalb kann die Gemeinde auch lediglich als Kommanditist 
einer Kommanditgesellschaft angehören, denn nur dann ist ihre Haftung auf einen bestimmten Betrag begrenzt. 
 
 
1.7 Die Prüfschritte zur Abgrenzung des örtlichen Konsolidierungskreises 
 
Das nachfolgende Schema dient der Unterstützung der Abgrenzung des örtlichen Konsolidierungskreises (Quelle: 
Praxisleitfaden zur Aufstellung des NKF-Gesamtabschlusses 2009). Es gewährleistet eine differenzierte Betrach-
tung der gemeindlichen Betriebe aufgrund von bestimmten Informationen (vgl. Abbildung). 
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Die Prüfschritte zur Abgrenzung des örtlichen Konsolidierungskreises 

 

 

Abbildung 656 „Die Prüfschritte zur Abgrenzung des örtlichen Konsolidierungskreises“ 

nein

ja

ja

Ausweis als
"Anteile an
assoziierten
Unternehmen"

ja

Einbeziehung nach 
"At Equity"

Liegt ein maßgeblicher Einfluss
durch die Kommune vor?

nein

- Aktiengesellschaften
- Gesellschaften mit beschränkter Haftung

Indizien hierfür können sein:
-  Bestimmung der Unternehmensziele
- Entscheidung über wensentliche geschäftliche Maßnahmen
- Festlegung wesentlicher Grundsätze der Geschäftspolitik
-  Koordination wesentlicher Teilbereiche der Unternehmensleitung

- Liegt die Mehrheit der Stimmrechte bei der Kommune (aus Konzernsicht)?
- Steht der Kommune das Recht zu, die Mehrheit von Organmitgliedern zu 
   bestellen?
- Steht der Kommune auf Grund eines Beherrschungsvertrages oder 
   satzungsmäßig das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss auszuüben?

Ausweis in der Gesamtbilanz        
unter dem Bilanzposten

 "Anteile an verbundenen 
Unternehmen"

Handelt es sich um ein 
verbundenes Unternehmen?

Ausweis in der Gesamtbilanz        
unter dem Bilanzposten
"Übrige Beteiligungen"

-  Vertretensein im Vorstand oder Aufsichtsrat?
- Mitwirken an Unternehmensentscheidungen?
- Liegen erhebliche Liefer- und Leistungsbeziehungen vor?
- Liegen erhebliche finanzielle oder technologische Beziehungen vor?
Unterschied zu beherrschendem Einfluss nach Umfang und Intensität

Öffentlich-rechtliche Betriebe (z.B.) Privatrechtliche Betriebe (z.B.)

ja

Liegt  eine "einheitliche Leitung"
durch die Kommune vor?

Vollkonsolidierung

Ermittlung der effektiven 
"Beteiligungsquote"

(direkte u. indirekte "Beteiligungen")

- Anstalten öffentlichen Rechts
- Zweckverbände
- Stiftungen (bei denen die Kommune selbst Stifterin ist)
-  Eigenbetriebe

nicht:
Sparkassen und ihre Betr iebe

- personelle Besetzung wesentlicher Führungsstellen, z.B. Vorstand

nein

Ist der Anteil an dem Betrieb für 
den Gesamtabschluss 

wesentlich?

Liegt eine der folgenden Kontrollmöglichkeiten 
vor?

janeinnein



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 50 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2565 

 
Die Abgrenzung des örtlichen Konsolidierungskreises muss von der Gemeinde eigenverantwortlich auf den jewei-
ligen Abschlussstichtag bezogen werden. Sie bedarf es weiterer Prüfschritte und Abwägungen zu jedem einzel-
nen gemeindlichen Betrieb. Bei der Festlegung des Konsolidierungskreises ist dabei auch der Gesichtspunkt der 
„inneren Konzernbereinigung“ wegen der dem gemeindlichen Gesamtabschluss zugrunde liegenden Einheitsthe-
orie (Die Gemeinde wird als ein „wirtschaftliches Unternehmen“ angesehen) nicht unbeachtlich. Die gemeindliche 
Konsolidierung muss sich insgesamt an den Bedingungen orientieren, die für die Gemeinde als öffentliche Mut-
tereinheit gelten.  
 
Die Jahresabschlüsse der gemeindlichen Betriebe in öffentlich-rechtlichen Organisationsformen oder in Formen 
des privaten Rechts sollen dabei nicht allein wegen der gemeindlichen Besitzverhältnisse zu einem Gesamtab-
schluss vollkonsolidiert werden. Bei der Prüfung der untergeordneten Bedeutung ist aber vom Status des einzel-
nen gemeindlichen Betriebes auszugehen. Eine untergeordnete Bedeutung eines gemeindlichen Betriebes kann 
daher bestehen, wenn der Betrieb eine Tochtereinheit (Vollkonsolidierung) oder einen assoziierten Betrieb (Equi-
ty-Methode) oder eine einfache Beteiligung (Anschaffungswertprinzip) der Gemeinde darstellt. In einem ersten 
Schritt muss daher eine Abgrenzung des Konsolidierungskreises erfolgen, um danach die Bedeutung der einzel-
nen gemeindlichen Betriebe zu gewichten. Auf diese Weise wird im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses ein nicht vertretbarer Aufwand bei der Gemeinde verhindert. 
 
 
1.8 Die Eckpunkte zum Konsolidierungskreis 
 
Die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses erfordert von der Gemeinde die Beachtung einer Vielzahl 
von Eckpunkten, um unter Berücksichtigung ihrer tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die wirtschaftliche Gesamt-
heit zu schaffen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Eckpunkte zum Konsolidierungskreis 

 
 

ECKPUNKT 
 

INHALT DES ECKPUNKTES 

Vollständigkeitsgrundsatz 

 
Die Verwaltung der Gemeinde und die gemeindlichen Be-
triebe in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form sind 
zusammenzufassen. 
 

Weltabschlussprinzip 

 
In den gemeindlichen Gesamtabschluss sind grundsätzlich 
alle Betriebe der Gemeinde, unabhängig von ihrer Rechts-
form und ihrem Sitz, einzubeziehen. 
 

Vollkonsolidierung 

 
Betriebe, die unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde 
stehen oder auf die sie einen beherrschenden Einfluss 
ausübt (§ 50 Absatz 1 und 2 GemHVO NRW) werden im 
Rahmen der Vollkonsolidierung in den Gesamtabschluss 
einbezogen. 
 

Equity-Konsolidierung 

 
Betriebe unter maßgeblichem Einfluss der Gemeinde wer-
den at Equity in den Gesamtabschluss einbezogen. 
 

Finanzanlagevermögen 
 
Alle übrigen Betriebe werden unter der Gesamtbilanzposition 
„Finanzanlagevermögen“ ausgewiesen. 
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Die Eckpunkte zum Konsolidierungskreis 

 
 

ECKPUNKT 
 

INHALT DES ECKPUNKTES 

Sparkassen  
und ihre Beteiligungen 

 
Sparkassen werden aufgrund der (neuen) gesetzlichen 
Regelung und ihre Beteiligungen aufgrund einer Konvention 
nicht in den Gesamtabschluss einbezogen. 
 

Betriebe als Teilkonzerne 

 
Unter Beachtung einiger Voraussetzungen und der Durch-
führung daraus folgender Arbeitsschritte kann ein handels-
rechtlicher Konzernabschluss eines gemeindlichen Betriebes 
in den Gesamtabschluss einbezogen werden. 
 

Untergeordnete Bedeutung 

 
Betriebe, die für die Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde 
von untergeordneter Bedeutung sind, brauchen nicht einbe-
zogen werden. 
 

Finanzielle Abhängigkeit 

 
Der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger, 
deren finanzielle Existenz aufgrund rechtlicher Verpflichtun-
gen wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird, sodass 
ein Abhängigkeitsverhältnis zur Gemeinde besteht (instituti-
onelle Finanzunterstützung). 
 

Abbildung 657 „Die Eckpunkte für den gemeindlichen Konsolidierungskreis“ 
 
Der gemeindliche Gesamtabschluss als eine Zusammenführung der jahresbezogenen Ergebnisse unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den gemeindlichen 
Betrieben darf daher nicht nur eine bloße Addition der betrieblichen Daten der einzelnen gemeindlichen Betriebe 
darstellen. Der Grundsatz der Einheitlichkeit soll dabei verhindern, dass es nicht zur Übernahme unzutreffender 
Werte für das Vermögen und die Schulden der Gemeinde kommt und der Informationsgehalt des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses nicht beeinträchtigt wird. 
 
 
1.9 Die Nichtanwendung des Beherrschungskonzepts 
 
Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz im Jahre 2009 wurde für die Pflicht zur Aufstellung des handels-
rechtlichen Konzernabschlusses im § 290 HGB das Beherrschungskonzept verankert, nach dem ein Konzernab-
schluss aufzustellen ist, wenn das Mutterunternehmen auf ein anderes Unternehmen (Tochterunternehmen) 
unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Bei den nachfolgend aufgezeigten Ge-
gebenheiten wird en beherrschender Einfluss eines Mutterunternehmens angenommen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Eckpunkte für den beherrschenden Einfluss 

 
 

Ein beherrschender Einfluss eines Mutterunternehmens 
wird dann angenommen, wenn dem Mutterunternehmen 

 
-  bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht; 
 
 
- bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- 

und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen 
oder abzuberufen, und es gleichzeitig Gesellschafter ist; 
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Die Eckpunkte für den beherrschenden Einfluss 

 
 
- das Recht zusteht, die Finanz- und Geschäftspolitik aufgrund eines mit einem anderen Unter-

nehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Bestimmung in der Satzung 
des anderen Unternehmens zu bestimmen, oder 

 
 
- wenn das Mutterunternehmen bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und 

Chancen eines Unternehmens trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau defi-
nierten Ziels des Mutterunternehmens dient (Zweckgesellschaft).  

 
Abbildung 658 „Die Eckpunkte für den beherrschenden Einfluss“ 

 
Durch die eigenständigen Regelungen über die Pflichten der Gemeinde zur Aufstellung eines gemeindlichen 
Gesamtabschlusses hat die Gemeinde weiterhin die in § 50 Absatz 1 und 2 GemHVO NRW bestimmten Vorga-
ben zur Festlegung des örtlichen Konsolidierungskreises und der Konsolidierung zu beachten, denn es ist kein 
Verweis auf § 290 HGB in der Vorschrift enthalten. 
 
 
2. Die Anwendung von handelsrechtlichen Vorschriften 
 
2.1 Die Konsolidierungsmethoden für den Gesamtabschluss 
 
Die Vorschrift trifft nicht nur Festlegungen zu den Konsolidierungsmethoden, sondern auch zur Einbeziehung von 
gemeindlichen Betrieben in den Gesamtabschluss. Sie sieht in Absatz 1 für die Konsolidierung von gemeindli-
chen Betrieben in öffentlich-rechtlichen Organisationsformen eine entsprechende Anwendung der §§ 300, 301 
und 303 bis 305 und 307 bis 309 des Handelsgesetzbuches vor. Diese Sachlage gilt entsprechend für Unterneh-
men und Einrichtungen der Gemeinde in Form des privaten Rechts, wenn die in der Vorschrift benannten Vo-
raussetzungen erfüllt sind (vgl. Absatz 2).  
 
Nach Absatz 3 der Vorschrift sind die gemeindlichen Betriebe unter einem maßgeblichen Einfluss der Gemeinde 
entsprechend den §§ 311 und 312 des Handelsgesetzbuches zu konsolidieren. Soweit gemeindliche Betriebe 
nicht nach der Vorschrift des § 50 GemHVO NRW zu konsolidieren sind, z. B. wegen ihrer untergeordneten Be-
deutung nach § 116 Absatz 3 GO NRW, werden diese Betriebe nach dem Anschaffungswertprinzip und damit zu 
ihren fortgeführten Anschaffungskosten in der gemeindlichen Gesamtbilanz angesetzt. 
 
Für die entsprechende Anwendung der genannten Vorschriften des Handelsgesetzbuches ist die Fassung des 
Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 105), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Mai 2009 (BGBl. 
I S. 1102), heranzuziehen. Diese Vorschriften sind unter den Gesichtspunkten der Ziele, Zwecke und Aufgaben 
des Handelsgesetzbuches entstanden und dienen der Anwendung durch die Adressaten dieses Gesetzes. Die 
Gemeinde hat die entsprechende Anwendung der HGB-Vorschriften dagegen nicht nach den privatwirtschaftlich 
geprägten Verhältnissen, sondern sachgerecht im Sinne des gemeindlichen Gesamtabschlusses auszulegen und 
dabei auch die örtlichen Verhältnisse ausreichend einzubeziehen. 
 
 
2.2  Die Pflicht zur einheitlichen Bewertung 
 
2.2.1 Allgemeine Vorgaben 
   
Die Aufgabe des gemeindlichen Gesamtabschlusses, den Jahresabschluss der Gemeinde nach § 95 GO NRW 
mit den Jahresabschlüssen des gleichen Geschäftsjahres aller gemeindlichen Betriebe in öffentlich-rechtlicher 
oder privatrechtlicher Form unter Beachtung der Fiktion der wirtschaftlichen Einheit zusammenzufassen, erfordert 
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eine einheitliche Bewertung der im Gesamtabschluss einbezogenen Vermögensgegenstände und Schulden. Die 
Konsolidierungsschritte müssen deshalb unter Beachtung des Grundsatzes der Einheitlichkeit an den Bedingun-
gen orientiert werden, die für die Gemeinde als öffentliche Muttereinheit maßgeblich gelten. Die gemeindlichen 
Betriebe als öffentliche Tochtereinheiten müssen deshalb ggf. Anpassungen bei ihren Wertansätzen vornehmen. 
Die Vereinheitlichung der Bilanzierung dem Grund, der Höhe und des Ausweises nach soll dazu beitragen, den 
Informationsgehalt des gemeindlichen Gesamtabschlusses zu verbessern. Dieses Ziel darf in der gemeindlichen 
Praxis nicht dadurch unterlaufen werden, dass z. B. aus Aufwandsgründen nur geringe Anpassung hinsichtlich 
der einheitlichen Bewertung vorgenommen werden.  
 
Nach der für den gemeindlichen Gesamtabschluss anzuwendenden Vorschrift des § 308 Absatz 2 Satz 1 HGB 
sind die in den Gesamtabschluss aufzunehmenden Vermögensgegenstände oder Schulden der Gemeinde oder 
ihrer gemeindlichen Betriebe einheitlich zu bewerten. Sie sind ggf. neu zu bewerten, wenn diese in den Jahres-
abschlüssen nach Methoden bewertet worden, die sich von denen unterscheiden, die auf den Gesamtabschluss 
anzuwenden sind. Die betreffenden, abweichend bewerteten Vermögensgegenstände und Schulden sind dann 
nach den auf den gemeindlichen Gesamtabschluss anzuwendenden Bewertungsmethoden neu zu bewerten und 
mit den neuen Wertansätzen in den Gesamtabschuss zu übernehmen. Es gilt dabei der allgemeine Grundsatz, 
dass in den Fällen, in denen der Einzelabschluss eines gemeindlichen Betriebes Geschäftsvorfälle enthält, wel-
che von der Gemeinde haushaltsrechtlich anders zu bilanzieren sind, die Gemeinde im Rahmen ihres Gesamtab-
schlusses eine einheitliche Bilanzierung herbeizuführen hat. 
 
In diesem Zusammenhang gilt daher, dass nach Art und Funktion gleiche Vermögensgegenstände und Schulden 
aus Sicht der wirtschaftlichen Gesamtheit gleich zu bewerten sind, wenn die gleichen wertbestimmenden Bedin-
gungen vorliegen. Eine bestehende unterschiedliche Bewertung kann z. B. bei Vermögensgegenständen beste-
hen bleiben, wenn in der Gemeinde und den gemeindlichen Betrieben unterschiedliche Nutzungsbedingungen 
bestehen, weil diesen ein wertbestimmender Charakter zukommt. Um in solchen Fällen dem Grundsatz der wirt-
schaftlichen Einheit von Gemeinde und gemeindlichen Betrieben zu genügen, ist ggf. eine Anpassungsrechnung 
im Einzelfall erforderlich. Die dann aus dem einzelnen betrieblichen Jahresabschluss zu entwickelnde bzw. ent-
stehende Gemeindebilanz II bietet dann die eine ausreichende Grundlage für die Einhaltung bzw. Herstellung der 
notwendigen Einheitlichkeit im Sinne des gemeindlichen Gesamtabschlusses.  
 
 
2.2.2 Handelsrechtliche Ausnahmen von der einheitlichen Bewertung 
  
2.2.2.1 Ausnahmen für besondere Einrichtungen 
  
Für die Aufstellung eines Gesamtabschlusses nach den Vorschriften des gemeindlichen Haushaltsrechts und 
unter Anwendung von Vorschriften des Handelsgesetzbuches stellt sich die besondere Fallgestaltung dar, ob und 
welche besonderen Bereiche der gemeindlichen Aufgabenerfüllung für die Anwendung der Ausnahmeregelung 
des § 308 HGB  in Betracht kommen dürfen. Ein Ausnahmetatbestand im Einzelfall dürfte jedenfalls dann nicht 
mehr vertretbar sein, wenn wesentliche Angaben, die für eine ordnungsgemäße Konsolidierung erforderlich sind, 
betroffen sind. Für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen der Gemeinde, für die besondere Buchführungspflich-
ten bestehen, dürfte eine Ausnahme von der einheitlichen Bewertungspflicht sachgerecht sein, wenn diese als 
gemeindliche Betriebe nach den Vorschriften des § 50 GemHVO NRW voll zu konsolidieren sind. Ein solcher 
örtlicher Verzicht auf die einheitliche Bewertung wäre von der Gemeinde im Gesamtanhang anzugeben.  
 
 
2.2.2.2 Ausnahmen nicht durch allgemeine Regelung 
 
Eine allgemeine Ausnahmeregelung, dass in den Fällen, in denen für Posten der Bilanz unterschiedliche Vor-
schriften für die Gemeinde und die gemeindlichen Betriebe bestehen, diese Gegebenheit für die Aufstellung des 
Gesamtabschlusses unerheblich sei, soll nicht ausreichend für einen Verzicht auf die einheitliche Bewertung sein. 
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Würde dieses möglich sein, wäre bereits die Pflicht der gemeindlichen Betriebe zur Anwendung des HGB gegen-
über der Anwendung des NKF durch die Gemeinde ein ausreichender Grund für einen Verzicht auf die einheitli-
che Bewertung von gemeindlichen Vermögensgegenständen und Schulden bzw. deren Neubewertung. Ein sol-
cher Verzicht dürfte auch mit den Zwecken und Zielen des gemeindlichen Gesamtabschlusses sowie der damit 
verbundenen Einheitstheorie nicht in Einklang stehen.  
 
 
2.2.2.3 Ausnahmen beim Vorliegen von untergeordneter Bedeutung 
 
Die nach dem HGB mögliche Ausnahme von der einheitlichen Bewertung, wenn die Neubewertung von Vermö-
gensgegenständen und Schulden nicht vorgenommen zu werden, wenn ihre Auswirkungen für die Vermittlung 
eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz-
gesamtlage der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung sind (vgl. § 308 Absatz 3 Satz 3 HGB), dürfte in Ein-
zelfällen zur Anwendung kommen.  
 
Über die Anwendung des Grundsatzes der Wesentlichkeit, der sich bezogen auf den Gesamtabschluss im ge-
meindlichen Haushaltsrecht auch in § 116 Absatz 3 GO NRW wieder findet, kann aber nur örtlich unter Berück-
sichtigung der Bedeutung für den Einzelfall in der Gemeinde entschieden werden. Die im Jahresabschluss des 
betreffenden Betriebes angesetzten Werte für Vermögensgegenstände und Schulden dürfen in den ersten Ge-
samtabschluss übernommen werden, ohne sie zuvor hinsichtlich stiller Reserven überprüft zu haben. Sofern eine 
Ausnahme zur Anwendung kommt, sind von der Gemeinde Angaben dazu im Gesamtanhang zu machen. 
 
 
2.2.2.4 Ausnahmen nicht in selbst bestimmbaren Ausnahmefällen 
 
Die Möglichkeit des Verzichts auf die einheitliche Bewertung bzw. Neubewertung von Vermögensgegenständen 
und Schulden nach § 308 Absatz 3 Satz 4 HGB kann unter Berücksichtigung von Zielen und Zwecken des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses nicht als vertretbar angesehen werden. Auch wenn in der handelsrechtlichen 
Literatur der Erwerb eines Tochterunternehmens je nach Gestaltung des Einzelfalles als ein Ausnahmefall gewer-
tet werden könnte, stellt im gemeindlichen Bereich der Gesamtabschluss keinen Ausnahmefall nach dieser Vor-
schrift dar, auch dann nicht, wenn der Stichtag des Gesamtabschlusses als „fiktiver“ Erwerbsstichtag gilt.  
 
Derzeit ist keine Fallgestaltung im gemeindlichen Bereich bekannt, aus der heraus eine Ausnahme nach dieser 
Regelung zwingend erforderlich wäre. Zudem ist zu berücksichtigen, dass auch bei den allgemeinen Bewer-
tungsanforderungen für die Gemeinden keine Möglichkeit zugelassen wurde, wie sie in § 252 Absatz 2 HGB 
enthalten ist, sich selbst „begründende Ausnahmefälle“ zu schaffen (vgl. § 32 GemHVO NRW). Diese Entschei-
dung soll entsprechend auch bei den Anforderungen an die einheitliche Bewertung von Vermögensgegenständen 
und Schulden im gemeindlichen Gesamtabschluss gelten. 
 
 
2.3 Die Konsolidierungsgrundsätze 
 
Die Durchführung der Konsolidierung für den gemeindlichen Gesamtabschluss erfordert die Beachtung von all-
gemein geltenden Konsolidierungsgrundsätzen (vgl. Abbildung).  
 

 
Gemeindliche Konsolidierungsgrundsätze  

 
 

Grundsatz der Vollständigkeit 
 
 

Grundsatz der Stetigkeit 
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Gemeindliche Konsolidierungsgrundsätze  

 
 
 

Grundsatz der Fiktion der Einheit 
 
 

Grundsatz des einheitlichen Stichtages 
 
 

Grundsatz der einheitlichen Bewertung 
 
 

Grundsatz der Äquivalenz und der Aktualität 
 
 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und der Wesentlichkeit 
 

Abbildung 659 „Die Konsolidierungsgrundsätze“ 
 
Die gesetzlichen Regelungen bedingen diese allgemein anerkannten Grundsätze, die dazu dienen sollen, dass 
von der Gemeinde eine ordnungsmäßige Rechnungslegung durch den gemeindlichen Gesamtabschluss erfolgt. 
Sie bieten regelmäßig Anhaltspunkte und Kriterien für die Gestaltung des Gesamtabschlusses. Die Gemeinde hat 
dabei zu beachten, dass diese Grundsätze einschließlich der ausdrücklich benannten und anzuwendenden Kon-
zernrechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches auf die allgemeinen Normen für den gemeindlichen 
Gesamtabschluss in § 116 GO NRW ausgerichtet sind. Sie sollen diese Vorschrift ergänzen, um eine zweckbe-
zogene Gestaltung des gemeindlichen Gesamtabschlusses zu erreichen. 
 
 
3. Die Aufstellung eines Summenabschlusses  
 
3.1 Erforderlichkeit der Zusammenführung der einzelnen Jahresabschlüsse 
 
3.1.1 Die Überleitungsrechnung zur Gemeindebilanz II  
 
Im gemeindlichen Gesamtabschluss wird die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der darin einbezo-
genen gemeindlichen Betriebe und der Gemeinde insgesamt so dargestellt, als ob es sich bei der Gemeinde um 
ein einziges „Unternehmen“ handeln würde. Daher bedarf es einer Zusammenführung der einzelnen Jahresab-
schlüsse der Verwaltung der Gemeinde und der gemeindlichen Betriebe unter Berücksichtigung der für die ge-
meindliche Verwaltung geltenden Vorschriften.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob die Anforderungen an die Einheitlichkeit für die Durchführung der 
Konsolidierung bereits in den Einzelabschlüssen berücksichtigt worden sind. Soweit dies nicht gegeben ist, be-
darf es einer zusätzlichen Überleitungsrechnung. Der Umfang und die Bedeutung der Überleitungsrechnung sind 
u.a. davon abhängig, inwieweit die auf die Einzelabschlüsse angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den von denen auf den gemeindlichen Gesamtabschluss anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den abweichen.  
 
Die gemeindlichen Betriebe als öffentliche Tochtereinheiten müssen deshalb ggf. Anpassungen bei ihren Wertan-
sätzen oder Umgliederungen vornehmen, in dem sie ihre Einzelabschlüsse unter Berücksichtigung der Wesent-
lichkeit und Wirtschaftlichkeit in Einzelabschlüsse nach gemeindlichem Recht überleiten, die als Gemeindebilanz 
II (GB II) bezeichnet werden. In einer solchen Gemeindebilanz II werden i.d.R. die Ansatz- und Bewertungswahl-
rechte der Gemeinde bezogen auf den aufzustellenden gemeindlichen Gesamtabschluss neu und einheitlich 
angewendet. Dadurch findet eine Fortschreibung der Einzelabschlüsse der in den Gesamtabschluss einbezoge-
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nen gemeindlichen Betriebe unter Berücksichtigung der Erfordernisse des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
statt. Die Gemeindebilanz II bildet dadurch eine wichtige Grundlage für den gemeindlichen Gesamtabschluss. 
 
Aus der Zusammenführung der einzelnen Jahresabschlüsse der Verwaltung der Gemeinde und der gemeindli-
chen Betriebe entsteht dann der Summenabschluss, der als einer der wichtigsten Schritte zur Aufstellung des 
gemeindlichen Gesamtabschlusses gilt. Ein solcher Summenabschluss stellt insbesondere dann eine Vorausset-
zung für den Gesamtabschluss der Gemeinde dar, wenn die Ansätze und Werte aus den Bilanzen und der GuV 
der gemeindlichen Betriebe nach andern Regeln angesetzt oder bewertet werden sollen als es für die jeweiligen 
Jahresabschlüsse der gemeindlichen Betriebe erfolgt ist.  
 
 
3.1.2 Sonstiger Überleitungsbedarf 
 
Im gemeindlichen Bereich kann ein sonstiger Überleitungsbedarf entstehen, weil der Gesamtabschluss nach den 
Kriterien des NKF aufzustellen ist, die Einzelabschlüsse der gemeindlichen Betriebe aber auf der Grundlage des 
HGB erstellt werden. Auch wenn das HGB das Referenzmodell für das NKF darstellt, folgt daraus nicht zwingend, 
dass auf eine Überleitung verzichtet werden darf. Weil sich die Konsolidierung an den Bedingungen orientieren 
muss, die für die Gemeinde als öffentliche Muttereinheit gelten, denn der gemeindliche Gesamtabschluss muss 
auf einheitlichen Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt werden, müssen gleiche Sachverhalte auch gleich 
behandelt werden.  
 
Unter dem Gesichtspunkt der Berücksichtigung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung im Gesamtabschluss der 
Gemeinde dürfte die Überleitung sogar eine erhebliche Bedeutung haben. Notwendige Anpassungen und Über-
leitung können sich deshalb wegen der Nutzungsdauern für Vermögensgegenstände ergeben, denn für gleiche 
und gleichgenutzte Vermögensgegenstände bei der Gemeinde und ihren Betrieben müssen die Nutzungszeiten 
übereinstimmen. Auch aus der Gliederung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen 
gemeindlichen Betriebe sowie aus Gründen der einheitlich anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden kann sich Anpassungs- oder Überleitungsbedarf für die einzelnen Betriebe ergeben, z. B. wenn von ge-
meindlichen Betrieben wegen ihres Betriebszwecks unterschiedliche Bilanz- und GuV-Gliederungsschemata 
angewendet werden, die von den Schemata für die Gesamtbilanz und die Gesamtergebnisrechnung abweichen.  
 
Bei den gemeindlichen Betrieben bestehen oftmals auch deshalb bereits Abweichungen, weil besondere Vorga-
ben zur Rechnungslegung durch Gesetze und Verordnungen bestehen, z. B. für Krankenhaus- und Pflegeeinrich-
tungen nach der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) bzw. Pflegebuchführungsverordnung (PBV). In 
solchen Fällen kann eine Umrechnung oder Zusammenführung auf die NKF-Gliederung nicht in allen Einzelfällen 
sinnvoll und sachgerecht sein, sodass ggf. in der gemeindlichen Gesamtbilanz zusätzliche Bilanzposten anzuset-
zen und in die Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde zusätzliche Ergebnispositionen aufzunehmen sind. 
 
 
3.2 Der örtliche Positionenplan für den Summenabschluss 
 
3.2.1 Der NKF-Positionenrahmen  
 
Für die Überleitung der einzelnen Jahresabschlüsse der Verwaltung der Gemeinde und der gemeindlichen Be-
triebe im Rahmen der Vollkonsolidierung bedarf es eines örtlichen Positionenplans der Gemeinde, in dem u.a. die 
örtlichen Besonderheiten berücksichtigt werden können, die diese Zusammenführung vor Ort mit sich bringt. Das 
Land stellt den Gemeinden einen „NKF-Positionenrahmen für den Gesamtabschluss“ zur Verfügung, damit diese 
darauf aufbauend, ihren örtlichen Positionenplan aufstellen (vgl. Abbildung).  
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Der NKF-Positionenrahmen 
 

 
Teil A: Gesamtbilanz 

 
A Aktiva 
 
A1 Aufwendungen für die Ingangsetzung 
            und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 
 
A2 Immaterielle Vermögensgegenstände 
 
A3 Sachanlagen 
 Unbebaute Grundstücke und  
            grundstücksgleiche Rechte 

 Bebaute Grundstücke und grundstücks- 
    gleiche Rechte 
  Infrastrukturvermögen 

 Bauten auf fremdem Grund und Boden 
 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
 Maschinen und technische Anlagen,  
            Fahrzeuge 
 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
 
A4  Finanzanlagen 
 Anteile an verbundenen Unternehmen 
 Anteile an assoziierten Unternehmen 
 Übrige Beteiligungen 
 Sondervermögen 
 Wertpapiere des Anlagevermögens 
 Ausleihungen  
 
A5  Umlaufvermögen 
  Vorräte 
  Forderungen  

Sonstige Vermögensgegenstände 
  Wertpapiere des Umlaufvermögens 
  Liquide Mittel 
  
A6  Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) 
     
A7  Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 
 

 
P  Passiva 
 
P1 Eigenkapital 
 Allgemeine Rücklage 
 Sonderrücklagen 
 Ausgleichsrücklage 
 Ergebnisvorträge  
  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 Gesamtbilanzgewinn/Gesamtbilanzverlust 
 Ausgleichsposten für Anteile anderer 
            Gesellschafter 
    
P2  Sonderposten 
 Sonderposten für Zuwendungen 
  Sonderposten für Beiträge  
  Sonderposten für den Gebührenausgleich 
 Sonstige Sonderposten 
     
P3 Rückstellungen 
  Pensionsrückstellungen 
 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 
 Instandhaltungsrückstellungen 
 Steuerrückstellungen 
 Sonstige Rückstellungen 
        
P4 Verbindlichkeiten  
  Anleihen 
  Verbindlichkeiten aus Krediten für 
             Investitionen 
  Verbindlichkeiten aus Krediten zur  
             Liquiditätssicherung 
  Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf – 
             nahmen wirtschaftlich gleichkommen 
  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  
             Leistungen 
  Sonstige Verbindlichkeiten 
             Erhaltene Anzahlungen 
   
P5  Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) 
   

 
 

Teil B: Gesamtergebnisrechnung 
 
E  Ordentliche Gesamterträge 
   
E1  Steuern und ähnliche Abgaben 
    
E2  Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
   
E3 Sonstige Transfererträge 
 
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
 
E5  Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
    
E7  Sonstige ordentliche Erträge 
   
E8 Aktivierte Eigenleistungen 
 
E9 Bestandsveränderungen 
   

 
A Ordentliche Gesamtaufwendungen 
 
A1  Personalaufwendungen 
   
A2 Versorgungsaufwendungen 
   
A3  Aufwendungen für Sach- und  
            Dienstleistungen 
   
A4  Bilanzielle Abschreibungen 
   
A5  Transferaufwendungen 
 
A6  Sonstige ordentliche Aufwendungen 
  Steuern vom Einkommen und Ertrag 
 Sonstige Steuern 
 Latente Steuern 
  Aufwendungen aus Verlustüber- 
            nahmen 
  Übrige sonstige ordentliche  
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Der NKF-Positionenrahmen 

 
            Aufwendungen 
    

S1 Ordentliches Gesamtergebnis 
(Saldo aus E1 bis E9 und A1 bis A6) 

 
F Gesamtfinanzerträge  
 
F1 Erträge aus Gewinnabführungs- 
            verträgen/Verlustübernahmen 
     
F2 Beteiligungserträge  
   
F3         Zinserträge und sonstige Finanzerträge 
  Zinserträge  
  Erträge aus assoziierten Beteiligungen 
  Sonstige Finanzerträge  
    

 
F Gesamtfinanzaufwendungen 
 
F4 Aufwendungen aus Gewinnab- 
            führungsverträgen 
        
F5 Zinsaufwendungen und sonstige  
            Finanzaufwendungen 
 Zinsaufwendungen  
 Aufwendungen aus assoziierten  
            Beteiligungen 
 Sonstige Finanzaufwendungen  
    

S2 Gesamtfinanzergebnis 
(Saldo aus F1 bis F5) 

S3 Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 
(Saldo aus S1 und S2) 

 
AE1  Außerordentliche Gesamterträge 
    

 
AE2  Außerordentliche Gesamtaufwendungen 
    

S4 Außerordentliches Gesamtergebnis 
(Saldo aus AE1 und AE2) 

S5  Gesamtjahresüberschuss/Gesamtjahresfehlbetrag 
(Saldo aus S3 und S4) 

S6 Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis 
Abbildung 660 „Der NKF-Positionenrahmen“ 

 
Durch diesen NKF-Positionenrahmen wird in allgemeiner Form angegeben, in welche Posten der gemeindlichen 
Gesamtbilanz und in welche Positionen der Gesamtergebnisrechnung die einzelnen Bilanz- und GuV-Posten der 
Jahresabschlüsse der zu konsolidierenden gemeindlichen Betriebe und der Verwaltung der Gemeinde zur Durch-
führung der notwendigen Konsolidierungsschritte im Sinne der wirtschaftlichen Einheit eingehen sollen. 
 
 
3.2.2 Die Zwecke des örtlichen Positionenplans 
 
Der örtliche Positionenplan der Gemeinde für den NKF-Gesamtabschluss, der aus dem allgemeinen Positionen-
rahmen für den NKF-Gesamtabschluss zu entwickeln ist, dient der Überleitung der Inhalte der Jahresabschlüsse 
der einzelnen gemeindlichen Betriebe und der Verwaltung für den Gesamtabschluss der Gemeinde. Er dient als 
Grundlage für den gemeindlichen Summenabschluss und ist daher auf die Struktur der Gesamtbilanz sowie die 
Struktur der Gesamtergebnisrechnung auszurichten (vgl. § 49 Absatz 3 GemHVO NRW).  
 
Der örtliche Positionenplan muss eine Abstimmung des erforderlichen Meldeumfangs der gemeindlichen Betrie-
be, die voll zu konsolidieren sind, ermöglichen. Er muss auch die Abbildung der "konzerninternen" Geschäftsbe-
ziehungen zu lassen, um die für den Gesamtabschluss notwendigen Eliminierungen durchführen zu können. 
Dieses erfordert ggf. auf den Einzelfall ausgerichtete Überleitungsmaßnahmen der Gemeinde, sofern nicht bereits 
in den Betrieben der Gemeinde die betrieblichen Geschäftsvorfälle nach den für die gemeindliche Verwaltung 
geltenden Regelungen gebucht werden.  
 
 
3.2.3 Die Gestaltung des örtlichen Positionenplans 
 
Mit dem örtlich aufzustellenden Positionenplan für den NKF-Gesamtabschluss werden die Struktur der Summen-
bilanz (Teil A des NKF-Positionenrahmens) sowie die Struktur der Summenergebnisrechnung (Teil B des NKF-
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Positionenrahmens) für die Aufstellung des Gesamtabschlusses bestimmt. Durch den Teil A wird festgelegt, in 
welche Positionen der Summenbilanz die Bilanzwerte der zu konsolidierenden gemeindlichen Betriebe und der 
Verwaltung der Gemeinde eingehen sollen. Der Aufbau des örtlichen Positionenplans ist deshalb auf die Gliede-
rung der Bilanz nach § 41 GemHVO NRW auszurichten. Durch den Teil B wird festgelegt, in welche Positionen 
der Summenergebnisrechnung die GuV-Werte der zu konsolidierenden gemeindlichen Betriebe und der Verwal-
tung der Gemeinde eingehen sollen, denn der Aufbau der Summenergebnisrechnung ist auf die Gliederung der 
Ergebnisrechnung nach § 2 GemHVO NRW ausgerichtet.  
 
Die genannten Vorschriften sind nach § 49 Absatz 3 GemHVO NRW für den Aufbau der Gesamtbilanz bzw. für 
den Aufbau der Gesamtergebnisrechnung maßgeblich. Der örtliche Positionenplan bedarf daher auf die örtlichen 
Verhältnisse zutreffende Abschlusspositionen und darauf ausgerichtete Erläuterungen, um seine Aufgaben erfül-
len zu können. Er soll durch die Gemeinden kontenmäßig aufgebaut werden. Dabei kann die Kontierung der 
Gemeinde sowie ihrer Betriebe Berücksichtigung finden. Dieser Aufbau des gemeindlichen Positionenplans er-
möglicht, die Bilanzdaten der in den Gesamtabschluss einbezogenen gemeindlichen Betriebe zu einer Summen-
bilanz und die GuV-Daten der Betriebe zur Summenergebnisrechnung zusammenzuführen.  
 
Bei der Ausgestaltung des örtlichen Positionenplans hat die Gemeinde zu beachten, dass die im NKF-
Positionenrahmen enthaltenen Gliederungsziffern für die in Teil A enthaltenen Bilanzposten und die in Teil B 
enthaltenen Ergebnispositionen für die örtliche Anwendung nicht verbindlich sind. Von der Gemeinde ist die Bezif-
ferung im örtlichen Positionenplan unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und in fachlicher und 
technischer Hinsicht eigenverantwortlich vorzunehmen. Durch die Gemeinde sind auch weitergehende Differen-
zierungen des Positionenplans aufgrund örtlicher Gegebenheiten zulässig, ggf. sogar erforderlich. Die Gemeinde 
kann ihren örtlichen Positionenplan aber auch zukunftsbezogen zu einem übergeordneten Kontenplan ausgestal-
ten, der dann ggf. nicht nur bei Geschäftsvorfällen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung, sondern auch bei 
den gemeindlichen Betrieben zu Anwendung kommen kann. 
 
 
3.2.4 Die Bezifferung der Positionen 
 
Die im Positionenrahmen enthaltenen Gliederungsziffern für die in Teil A enthaltenen Bilanzposten und die in Teil 
B enthaltenen Ergebnispositionen sind für die örtliche Anwendung nicht verbindlich. Bei der gemeindlichen Ge-
samtbilanz kann die Positionennummer ausgehend von der Positionenklasse (Kontenklasse im NKF-
Kontenrahmen) und seinen weiteren Untergliederungen gebildet werden, sodass es im Einzelfall für die Gemein-
de möglich wird, auch die vierstellige Position als allgemeine Ausgangsgröße nach örtlichen Bedürfnissen noch 
weiter zu untergliedern. (vgl. Abbildung).   
 

 
Die Bildung einer Positionennummer 

 
 
Positionenklasse 

1 
Anlagevermögen 

 
Positionengruppe 

12 
Sachanlagen 

 
Positionenart 

123 
Infrastruktur- 

vermögen 

 
Position 

1234 
Abwasser- 

beseitigungs- 
anlagen 

 

 
Weitere 

Untergliederung 
möglich 

 
1234… 
1234… 

Abbildung 661 „Die Bildung einer Positionennummer“ 
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3.2.5 Vom NKF-Positionenrahmen zum Gesamtabschluss 
 
Das Zusammenspiel zwischen dem NKF-Positionenrahmen und dem örtlichen Positionenplan und den Schritten 
zum gemeindlichen Gesamtabschluss wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Vom NKF-Positionenrahmen zum Gesamtabschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 662 „Vom NKF-Positionenrahmen zum Gesamtabschluss“ 

Gesamtabschluss 

Gesamtbilanz Gesamtergebnisrechnung 

Örtliche Handlungen 

Summenabschluss 

Struktur  
Gesamtbilanz 

Struktur  
Gesamt-
ergebnis-
rechnung 

Überleitung 
Abschluss 
Betrieb I 

z. B. Stadtwerke 

Überleitung 
Abschluss 
Betrieb II 

z. B. Verkehrs 
AG 

 
Überleitung Ab-

schluss 
 Betrieb III 
z. B. AÖR 

Örtlicher Positionenplan 

   

   

Positionenrahmen 
als allgemeine Grundlage 

 
Erläuterungen 

 
 

NKF- Positionenrahmen 
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Die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses erfordert von der Gemeinde die Schaffung eine Zusam-
menführung der Ergebnisse aller in den Gesamtabschluss einzubeziehender Jahresabschlüsse. Um eine zutref-
fende Verarbeitung der Daten zu ermöglichen, bedarf es eines örtlichen Positionenplans. Dieser örtliche Plan ist 
von der Gemeinde aus dem veröffentlichten NKF-Positionenrahmen zu entwickeln (vgl. Nr. 1.7.1 des Runderlas-
ses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
3.3 Die Zusammenführung zum Summenabschluss 
 
3.3.1 Der Abstimmungsbedarf 
 
Die bei den Betrieben in ihrer Bilanz (HB I) dargestellten Aktiva und Passiva sowie in der Gewinn- und Verlust-
Rechnung (GuV I) dargestellten Erträge und Aufwendungen werden mithilfe des örtlichen Positionenplans in eine 
einheitliche Struktur (Einzelabschluss II) übergeleitet, um sie zu einem Summenabschluss zusammenführen zu 
können. Dabei dürfte auch der Grundsatz der Wesentlichkeit von erheblicher Bedeutung sein. Es bietet sich für 
die Gemeinde an, eine Überleitung des betrieblichen Einzelabschlusses in den Einzelabschluss II durch die Be-
triebe selbst vornehmen zu lassen, sodass jeweils betriebsbezogen eine Gemeindebilanz II (GB II) und eine Er-
gebnisrechnung II (ER II) entsteht. Diese Vorgehensweise gewährleistet eine sachgerechte Meldung durch die 
Betriebe. Dabei bleibt es den Betrieben möglich, ihre Einzelabschlüsse wie bisher eigenverantwortlich aufzustel-
len. In welcher Art und Weise die Überleitung des betrieblichen Einzelabschlusses in den Einzelabschluss II von 
den einzelnen Betrieben vorgenommen wird, kann in deren Verantwortung bleiben.  
 
Der einzelne Betrieb kann parallel zur eigenen Buchführung eine Buchführung nach den Bedingungen des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses führen oder in seiner Buchführung entsprechende Auswertung ermöglichen. Es 
ist aber auch möglich, die notwendigen Anpassungen und Überleitungen im Rahmen des jährlichen Jahresab-
schlusses vorzunehmen. Die Aufstellung der Einzelabschlüsse II erfordert jedoch, dass die Gemeinde den Inhalt 
und den Umfang der Überleitungen zuvor mit ihren gemeindlichen Betrieben abstimmt, damit die nach der Über-
leitung einheitlich strukturierten betriebsbezogenen Einzelabschlüsse II von der Gemeinde, zusammen mit ihrem 
eigenen Einzelabschluss, zum Summenabschluss zusammengeführt werden können. Bei der Entscheidung der 
Gemeinde, in welchem Umfang und wo die Überleitungsrechnungen vor Ort durchzuführen sind, ist auch der 
Grundsatz der Wesentlichkeit bezogen auf den Gesamtabschluss zu berücksichtigen.  
 
 
3.3.2 Die Grundsätze der Einheitlichkeit 
 
Die Zusammenfassung der Vermögensgegenstände und Schulden in der Summenbilanz und der Erträge und 
Aufwendungen in der Summenergebnisrechnung muss hinsichtlich des Ausweises, des Ansatzes und der Bewer-
tung nach einheitlichen Kriterien erfolgen. Werden wesentliche Unterschiede feststellt, sind diese nach Maßgabe 
der haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeinde als Muttereinheit für die gemeindlichen Betriebe zu beseiti-
gen. Die folgenden Grundsätze bestimmen den Rahmen der zu beachtenden Einheitlichkeit (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze der Einheitlichkeit für den Gesamtabschluss  

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALT DES GRUNDSATZES 

Grundsatz  
der Einheitlichkeit  

des Ausweises 

 
§ 49 Absatz 3 i.V.m. § 38 Absatz 1 GemHVO NRW (Gesamtergebnis-
rechnung) und § 41 Absatz 3 und 4 GemHVO NRW (Gesamtbilanz),  
denn die Gliederung der gemeindlichen Gesamtbilanz und der gemeind-
lichen Gesamtergebnisrechnung ergibt sich nach diesen Vorschriften 
und muss sich deshalb wegen der Erstellung der Gemeindebilanz II im 
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Die Grundsätze der Einheitlichkeit für den Gesamtabschluss  

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALT DES GRUNDSATZES 
örtlichen Positionenplan wiederfinden. Ggf. sind daher Umgliederungen 
und Anpassungen sowie eine tiefere Untergliederung bzw. Aufteilungen 
vorzunehmen. 
 

 
 

Grundsatz  
der Einheitlichkeit  

des Ansatzes 
 

 
§ 50 Absatz 1 GemHVO NRW i.V.m. § 300 Absatz 2 Satz 1 HGB, 
denn die Ansatzgebote und Absatzverbote sowie die Ansatzwahlrechte 
sind unabhängig vom Einzelabschluss einheitlich anzuwenden bzw. 
auszuüben. Dieses kann insbesondere den Ansatz von Sonderposten, 
Pensionsrückstellungen sowie Rückstellungen für unterlassene Instand-
haltung betreffen, aber auch andere Dinge.  

 

 
 

Grundsatz  
der Einheitlichkeit  

der Bewertung 

 
§ 50 Absatz 1 GemHVO NRW i.V.m. § 308 Absatz 2 Satz2 HGB, 
denn die auf den Jahresabschluss der gemeindlichen Verwaltung ange-
wendeten Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden finden 
auch auf die in den gemeindlichen Gesamtabschluss übernommenen 
Vermögensgegenstände und Schulden grundsätzlich Anwendung, sofern 
eine Art und funktionsgleiche Verwendung auch bei diesen stattfindet 
und die gleichen wertbestimmenden Faktoren vorliegen. 

 

Grundsatz  
der Einheitlichkeit  

der Stichtage 

 
§ 50 Absatz 1 GemHVO NRW in Anlehnung an § 299 Absatz 2 Satz 2 
HGB,  
denn die Jahresabschlüsse der in den gemeindlichen Gesamtabschluss 
einbezogenen gemeindlichen Betriebe sollen grundsätzlich auf den 
Stichtag der gemeindlichen Verwaltung (31. Dezember) aufgestellt wer-
den. Bei einer wesentlichen Abweichung eines Stichtages ist ggf. ein 
gesonderter Zwischenabschluss erfordert, damit der gemeindliche Ge-
samtabschluss seine Aufgabe erfüllen kann.  
 

Grundsatz 
der Einheitlichkeit  

der Währung 

 
§ 50 Absatz 1 GemHVO NRW unter Angabe in „Euro“, 
denn die Gemeinde hat grundsätzlich die Euro-Münzen und Euro-
Banknoten, die gesetzliche Zahlungsmittel sind, zu verwenden. Stellen 
gemeindliche Betriebe im Einzelfall auch Jahresabschlüsse in fremder 
Währung auf, sind diese in „Euro“-Beträge umzurechnen. 
 

Abbildung 663 „Die Grundsätze der Einheitlichkeit für den Gesamtabschluss“ 
 
 
3.3.3 Die Umgliederungen für den Summenabschluss 
 
Im Rahmen der Zusammenfassung der Einzelabschlüsse der gemeindlichen Betriebe kann eine Angleichung der 
Bewertung erforderlich sein. Diese beschränkt sich dann auf im Wesentlichen auf die Umgliederung der Ab-
schlussposten der Bilanz und GuV der gemeindlichen Betriebe auf die Gliederung der Bilanzposten der Gesamt-
bilanz sowie auf die Gliederung der Ergebnispositionen der Gesamtergebnisrechnung. Die notwendigen Arbeiten 
sind anhand des Positionenplans als dem einheitlichen Gliederungsschema für den Summenabschluss (GB II) 
vorzunehmen. Dabei ist es u.a. entscheidend, welche Posten in der gemeindlichen Gesamtbilanz und welche 
Positionen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung gesondert angesetzt werden sollen. 
 
 
3.3.4 Die Eliminierung von „konzerninternen“ Beziehungen 
 
Im Rahmen der Konsolidierung muss das Ergebnis so dargestellt werden, als ob es sich bei der Gemeinde um 
ein einziges „Unternehmen“ handeln würde. Aus diesem Grunde werden die Bilanzposten und die Ergebnisrech-
nungspositionen der Gemeinde und die Bilanz- und GuV-Posten der gemeindlichen Betriebe, die infolge "kon-
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zerninterner" Beziehungen aus Ansprüchen und Verpflichtungen entstanden sind, eliminiert. Durch eine Summie-
rung der ermittelten Werte würden zwar auch die Beziehungen innerhalb des „Konzerns“ erfasst, jedoch würde 
sich ein Gesamtabschluss ergeben, der mit seiner Aufgabe, die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
der Gemeinde als eine einzige wirtschaftliche Einheit darzustellen, nicht vollständig n Einklang stehen würde. 
 
Die vorzunehmende Eliminierung erfordert daher, dass bis zu einem bestimmten Stichtag alle "konzerninternen" 
Forderungen und Verbindlichkeiten sowie alle "konzerninternen" Erträge und Aufwendungen zwischen den in den 
Vollkonsolidierungskreis einbezogenen Beteiligten abgestimmt sein müssen (Saldenabstimmung). Aus diesem 
Grundsatz heraus werden die Werte, die infolge "konzerninterner" Beziehungen entstanden sind, i.d.R. zweiseitig 
eliminiert. Dieses erfordert, dass die daran Beteiligten (Gemeinde und Betrieb oder Betrieb und Betrieb) sich 
gegenseitig die entsprechenden Informationen liefern müssen. Sofern die Beträge der Eliminierung nicht gleich 
sind, wird eine Differenz ausgewiesen. 
 
Die Aufrechnung von Beträgen aus „konzerninternen“ Beziehungen kann ggf. auch nur von einem Beteiligten 
ausgelöst werden. In den Fällen einer einseitigen Eliminierung wird dem anderen Beteiligten der entsprechende 
Betrag unterstellt, z. B. in dem ein gemeindlicher Betrieb eine Rückstellung wegen einer aus seiner Sicht beste-
henden Verpflichtung gegenüber der gemeindlichen Verwaltung bilanziert hat, in der gemeindlichen Bilanz dage-
gen noch keine Forderung gegenüber diesem Betrieb angesetzt worden ist. Das vorliegende öffentlich-rechtliche 
Verhältnis lässt einen Ansatz in der gemeindlichen Ergebnisrechnung erst zu, wenn durch die Gemeinde ein 
Bescheid gegenüber dem gemeindlichen Betrieb ergangen ist. Bei einseitigen Eliminierungen könnten deshalb 
keine Differenzbeträge auftreten.  
 
 
4. Die Folgekonsolidierungen 
 
4.1 Veränderungen in der Beteiligungsstruktur  
 
Von der Aufstellung des ersten Gesamtabschlusses (Erstkonsolidierung) durch die Gemeinde ist die anschlie-
ßende jährliche Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses (Folgekonsolidierungen) in den folgenden 
Haushaltsjahren zu unterscheiden. In welchem Umfang sich jeweils dabei Veränderungen gegenüber dem Ge-
samtabschluss des Vorjahres ergeben, hängt nicht nur vom Ergebnis der Ausführung der Haushaltswirtschaft der 
Gemeinde durch die gemeindliche Verwaltung ab, sondern auch von den Ergebnissen der wirtschaftlichen und 
nicht wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde in Form ihrer gemeindlichen Betriebe. Ebenso wirken sich die 
Veränderungen in der gemeindlichen Beteiligungsstruktur auf den gemeindlichen Gesamtabschluss aus. Deren 
Ausmaß wird u.a. dadurch bestimmt, in welchem Umfang die Gemeinde innerhalb eines Haushaltsjahres ge-
meindliche Betriebe gegründet, erworben, veräußert oder liquidiert hat.  
 
In den Fällen, in denen gemeindliche Betriebe unterjährig neu gegründet oder erworben werden, sind diese nach 
dem Erwerbsstichtag neu in den nächsten gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen. Bei einer Veräuße-
rung scheiden dagegen die betreffenden Betriebe aus dem „Konzern Gemeinde“ aus. Dafür muss z. B. bei voll zu 
konsolidierenden Betrieben ein Abgangswert ermittelt werden (Entkonsolidierung), denn diese Betriebe sind künf-
tig nicht mehr in den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen. Die wirtschaftliche und nicht wirtschaftliche 
Betätigung der Gemeinde kann daher zu Veränderungen des Konsolidierungskreises führen, die im Rahmen des 
gemeindlichen Gesamtabschlusses nachvollzogen werden müssen. Dieser Vorgang wird üblicherweise als 
„Übergangskonsolidierung“ bezeichnet.  
 
 
4.3 Sachverhalte der Übergangskonsolidierung 
 
Die Veränderungen in der gemeindlichen Beteiligungsstruktur können im Rahmen des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses auch zu Veränderungen des Konsolidierungskreises führen. Es können z. B. Betriebe, die voll zu kon-
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solidieren waren nunmehr der Anwendung der Equity-Methode unterliegen oder zu Anschaffungskosten zu bilan-
zieren sein oder umgekehrt. Ein Übergang zur Quotenkonsolidierung ist dabei nicht vorzusehen, weil beim ge-
meindlichen Gesamtabschluss die handelsrechtliche Vorschrift des § 310 HGB nicht zur Anwendung kommt.  
 
Die aufgetretenen Veränderungen der gemeindlichen Beteiligungsstruktur sind dann im Rahmen der Konsolidie-
rung für die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses nachzuvollziehen. Das Vorgehen wird dabei 
insgesamt als „Übergangskonsolidierung“ bezeichnet. In solchen Fällen sind z. B. beim Übergang eines gemeind-
lichen Betriebes von der Vollkonsolidierung zur Anwendung der Equtiy-Methode sachlich zwei Schritte erforder-
lich. Der Betrieb wird im Rahmen der bisherigen Vollkonsolidierung entkonsolidiert und die Equity-Methode 
kommt erstmals zur Anwendung. Entsprechend ist auch bei den anderen Formen der Übergangskonsolidierung 
zu verfahren. Mögliche Sachverhalte sind nachfolgend unter Berücksichtigung der Vorgaben für den gemeindli-
chen Gesamtabschluss aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Sachverhalte der Übergangskonsolidierung 

 
 

SACHGEGENSTAND 
 

SACHVERHALT 

Übergang von 
der Vollkonsolidierung 

zur Anwendung der 
Equtiy-Methode 

 
Durch eine Verringerung der Beteiligung an einem gemeindlichen 
Betrieb kann für die Gemeinde der Verlust der Kontrollmöglichkeit 
oder der einheitlichen Leitung (vgl. § 50 Absatz 1 und 2 GemHVO 
NRW) entstehen. Dabei ist das Vorliegen einer untergeordneten 
Bedeutung zu prüfen (vgl. § 116 Absatz 3 GO NRW). Die fortge-
schriebenen Buchwerte bilden zusammen mit den Anschaffungs-
kosten der zusätzlichen Anteile den Beteiligungsbuchwert für die 
Konsolidierung. 
 

Übergang von 
der Vollkonsolidierung 

zur Bewertung zu 
Abschaffungskosten 

 
Aus einer Verringerung der Beteiligung an einem gemeindlichen 
Betrieb kann für die Gemeinde der Verlust der Kontrollmöglichkeit 
oder der einheitlichen Leitung (vgl. § 50 Absatz 1 und 2 GemHVO 
NRW) entstehen. Dabei ist auch zu prüfen, ob gleichwohl noch ein 
maßgeblicher Einfluss besteht (vgl. § 50 Absatz 3 GemHVO NRW). 
Diese Veränderung erfordert die Durchführung der Entkonsolidie-
rung für den betreffenden gemeindlichen Betrieb.  
 

Übergang  von 
der Anwendung der 

Equtiy-Methode 
zur Vollkonsolidierung 

 
Durch eine Erhöhung der Beteiligung an einem gemeindlichen 
Betrieb kann für die Gemeinde eine Kontrollmöglichkeit oder eine 
einheitliche Leitung (vgl. § 50 Absatz 1 und 2 GemHVO NRW) 
entstehen. Dabei ist das Vorliegen einer untergeordneten Bedeu-
tung zu prüfen (vgl. § 116 Absatz 3 GO NRW). Die fortgeschriebe-
nen Buchwerte bilden zusammen mit den Anschaffungskosten der 
zusätzlichen Anteile den Beteiligungsbuchwert für die Konsolidie-
rung. 
  

Übergang von 
der Anwendung der 

Equtiy-Methode 
zur Bewertung zu 

Abschaffungskosten 

 
Aus einer Verringerung der Beteiligung an einem gemeindlichen 
Betrieb kann für die Gemeinde der Verlust des maßgeblichen Ein-
flusses entstehen (vgl. § 50 Absatz 3 GemHVO NRW). Diese Ver-
änderung erfordert eine Überprüfung, ob ein Unterschied zwischen 
dem fortgeführten „Equity-Wert“ und den Anschaffungskosten 
besteht. Ein möglicher Unterschiedsbetrag kann ergebniswirksam 
oder ergebnisneutral gebucht werden.  
 

Übergang  von 
der Bewertung zu  

Abschaffungskosten 
zur Vollkonsolidierung 

 
Durch eine Erhöhung der Beteiligung an einem gemeindlichen 
Betrieb kann für die Gemeinde eine Kontrollmöglichkeit oder eine 
einheitliche Leitung (vgl. § 50 Absatz 1 und 2 GemHVO NRW) 
entstehen. Dabei ist das Vorliegen einer untergeordneten Bedeu-
tung zu prüfen (vgl. § 116 Absatz 3 GO NRW). In diesen Fällen 
findet erstmalig eine Konsolidierung statt und es muss dafür der 
Erstkonsolidierungsstichtag bestimmt werden. Der Wertansatz in 
der gemeindlichen Bilanz bildet zusammen mit den Anschaffungs-
kosten der zusätzlichen Anteile den Beteiligungsbuchwert für die 
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Sachverhalte der Übergangskonsolidierung 

 
 

SACHGEGENSTAND 
 

SACHVERHALT 
Konsolidierung. Außerdem sind die stillen Reserven und der Ge-
schäfts- oder Firmenwert für den Zeitpunkt der Kontrollmöglichkeit 
oder der einheitlichen Leitung zu ermitteln. 
 

Übergang von 
der Bewertung zu 

Abschaffungskosten 
zur Anwendung der 

Equtiy-Methode 

 
Durch eine Erhöhung der Beteiligung an einem gemeindlichen 
Betrieb kann für die Gemeinde ein maßgeblicher Einfluss (vgl. § 50 
Absatz 3 GemHVO NRW) entstehen. Dabei ist das Vorliegen einer 
untergeordneten Bedeutung zu prüfen (vgl. § 116 Absatz 3 GO 
NRW). In diesen Fällen findet erstmalig eine Konsolidierung statt 
und es muss dafür der Erstkonsolidierungsstichtag bestimmt wer-
den. Der Wertansatz in der gemeindlichen Bilanz bildet zusammen 
mit den Anschaffungskosten der zusätzlichen Anteile den Beteili-
gungsbuchwert für die Konsolidierung. Außerdem sind die stillen 
Reserven und der Geschäfts- oder Firmenwert für den Zeitpunkt 
des maßgeblichen Einflusses zu ermitteln. 
 

Abbildung 664 „Sachverhalte der Übergangskonsolidierung“ 
 
 
4.3 Der Erwerbsstichtag für neue gemeindliche Betriebe   
 
Die Gründung oder der Erwerb neuer gemeindlicher Betriebe bringt mit sich, diese in den gemeindlichen Ge-
samtabschluss einzubeziehen sind. Für die Ermittlung der Wertansätze ist dabei von einem Erwerbsstichtag 
(Tag, an die Gemeinde den Betrieb „erwirbt“) auszugehen, der am Beginn des Haushaltsjahres (1. Januar), zwi-
schen dem 1. Januar und dem 31. Dezember sowie am 31. Dezember liegen kann. In den Fällen, in denen der 
Zeitpunkt auf den ersten Januar festgelegt wird, kann am folgenden Abschlussstichtag der neue Betrieb nicht nur 
mit seinem Vermögen und seinen Schulden, sondern auch mit dem Jahresergebnis in den gemeindlichen Ge-
samtabschluss einbezogen werden. Liegt der Erwerb des Betriebes durch die Gemeinde zwischen dem 1. Januar 
und dem 31. Dezember, ist ggf. ein Zwischenabschluss in vergleichbarer Weise wie bei Betrieben mit abwei-
chendem Geschäftsjahr erforderlich und sachgerecht.  
 
Ein Erwerbsstichtag „31. Dezember“ hätte zur Folge, dass der neue Betrieb noch kein Jahresergebnis aufweisen 
kann, das im Rahmen des Gesamtabschlusses einzubeziehen wäre. Es obliegt aber der Gemeinde, bei ihrer 
Entscheidung über den Erwerb oder die Gründung eines neuen gemeindlichen Betriebes unter der Berücksichti-
gung von Wesentlichkeits- und Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte sowie den Erfordernissen für den gemeindlichen 
Gesamtabschluss den Erwerbsstichtag festzulegen. Die Einbeziehung neuer Betriebe in den gemeindlichen Ge-
samtabschluss ist als so gewichtig anzusehen, dass der Gesamtanhang darüber Angaben zu enthalten hat. Die-
se Angabepflicht besteht unabhängig davon, ob bei der ersten Einbeziehung in den gemeindlichen Gesamtab-
schluss nur das Vermögen und die Schulden des neuen Betriebes einzubeziehen sind. 
 
 
5. Die Endkonsolidierung 
 
5.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde gründet oder erwirbt nicht nur Unternehmen oder Einrichtungen, sondern veräußert oder liquidiert 
im Einzelfall auch gemeindliche Betriebe. Die Veräußerung oder Liquidation eines gemeindlichen Betriebes führt 
im Jahresabschluss der Gemeinde dazu, dass der erzielte Veräußerungserlös als Vermögenswert anzusetzen ist 
und der bisherige Ansatz des gemeindlichen Betriebes im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ entfällt. Der gemeindli-
che Vorgang wirkt sich dabei auch unmittelbar auf den gemeindlichen Gesamtabschluss aus, soweit der ge-
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meindliche Betrieb als Tochtereinheit zum Vollkonsolidierungskreis gehörte oder nach der Equity-Methode in den 
Gesamtabschluss einzubeziehen war.  
 
In den Fällen, in denen eine Tochtereinheit der Gemeinde unterjährig aus dem Portfolio der Gemeinde ausschei-
det, ist grundsätzlich die Aufstellung eines Zwischenabschlusses erforderlich, u.a. zur Abgrenzung der erwirt-
schafteten Gesamterträge und Gesamtaufwendungen des Betriebes. Ob ggf. auf eine Aufstellung verzichtet wer-
den kann, z. B. auch aus Vereinfachungsgründen, ist im örtlichen Einzelfall und unter Bewertung des Zeitraumes 
bis zum letzten Jahresabschluss zu entscheiden. Die Veräußerung oder Liquidation eines gemeindlichen Betrie-
bes wird ggf. auch ergebniswirksam, wenn der Veräußerungserlös höher (ertragswirksam) oder niedriger (auf-
wandswirksam) als der bisherige Wertansatz in der gemeindlichen Bilanz ausfällt. In den Gesamtabschluss fließt 
dieser Erlös ebenfalls ein, jedoch nicht mehr unmittelbar als Wertansatz einer Beteiligung der Gemeinde.  
 
Bei einer Veräußerung scheiden die betreffenden Betriebe aus dem „Konzern Gemeinde“ dadurch aus, dass die 
damit verbundenen Vermögensgegenstände und Schulden und ggf. der verbleibende Geschäfts- und Firmenwert 
nicht mehr der Gemeinde im Rahmen des Gesamtabschlusses zugerechnet werden können. Liegt dies vor, ist 
der betreffende gemeindliche Betrieb nicht mehr bei der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses zu 
berücksichtigen (Fiktion des Einzelabgangs). Dieser Vorgang führt zu einem Anpassungsbedarf beim Gesamtab-
schluss, wenn der betreffende Betrieb zuvor zum Konsolidierungskreis für den gemeindlichen Gesamtabschluss 
gehörte (Endkonsolidierung). Für den Gesamtabschluss muss vielmehr eine Verrechnung des Veräußerungserlö-
ses mit dem Saldo der im Gesamtabschluss enthaltenen Vermögensgegenstände und Schulden des weggefalle-
nen Betriebes unter Berücksichtigung eines zugeordneten Geschäfts- oder Firmenwerts vorgenommen werden.  
 
Aufgrund möglicher stiller Reserven und Lasten bei den betroffenen Einzelvermögensgegenständen und Schul-
den kann sich dabei ein anderer Ertrag oder Aufwand ergeben, als im gemeindlichen Jahresabschluss. Dieser 
Sachverhalt erfordert ggf. die Bereinigung von Buchungen im Gesamtabschluss, um Doppelerfassungen von 
Erträgen und Aufwendungen zu vermeiden. Aber ebenso kann sich die Bereinigung von Geschäftsvorfällen, die 
sich nicht im bisherigen Beteiligungswert im Jahresabschluss der Gemeinde niedergeschlagen haben. Das Er-
gebnis ist in der Gesamtergebnisrechnung entweder unter den außerordentlichen Erträgen oder außerordentli-
chen Aufwendungen auszuweisen. Von der Entkonsolidierung sind daher i.d.R. die Gesamtergebnisrechnung und 
die Gesamtbilanz sowie die Gesamtkapitalflussrechnung berührt. Die Entkonsolidierung ist im Gesamtanhang 
des Gesamtabschlusses anzugeben.  
 
 
5.2 Der Abgangsstichtag für ab- oder aufgegebene gemeindliche Betriebe 
 
Die Gemeinde muss im Rahmen einer Aufgabe oder einer Veräußerung eines gemeindlichen Betriebes einen 
Abgangsstichtag für die in der Gesamtbilanz aktivierten Vermögensgegenstände und passivierten Verbindlichkei-
ten des Betriebes festlegen. Dieser gemeindliche Vorgang ist vergleichbar dem Erwerbsstichtag beim Erwerb 
eines neuen Betriebes für seine erstmalige Einbeziehung in den gemeindlichen Gesamtabschluss. Als Aus-
gangspunkt für die Festlegung bietet sich z. B. beim Verkauf eines gemeindlichen Betriebes der Tag des Eigen-
tumsübergangs oder das Ende der Beherrschungsmöglichkeit dieses Betriebes durch die Gemeinde an. Es ob-
liegt dabei der Gemeinde, bei ihrer Entscheidung über die Abgabe eines gemeindlichen Betriebes unter der Be-
rücksichtigung von Wesentlichkeits- und Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte einen Abgangsstichtag festzulegen.  
 
Bei einem gemeindlichen Betrieb, der unterjährig abgegeben bzw. veräußert wird, kann deshalb ggf. auch die 
Aufstellung eines Zwischenabschlusses erforderlich werden, um die Werte der Vermögensgegenstände und 
Verbindlichkeiten des betreffenden Betriebes zutreffend festzulegen und beim nächsten Gesamtabschluss be-
rücksichtigen zu können. Ob ein Zwischenabschluss im örtlichen Einzelfall sachgerecht ist, muss auch unter dem 
Gesichtspunkt der We4sentlichkeit beurteilt werden. Eine gesetzliche Verpflichtung besteht dafür aber nicht.  
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Die Veräußerung gemeindlicher Betriebe ist als so gewichtig für den gemeindlichen Gesamtabschluss anzuse-
hen, dass in diesen Fällen der Gesamtanhang darüber sachgerechte Angaben zu enthalten hat. Die Abgabe 
erfordert jedoch nicht zwingend, dass die Vermögenswerte des betreffenden gemeindlichen Betriebes statt unter 
dem Anlagevermögen nunmehr unter dem Umlaufvermögen in der Gesamtbilanz anzusetzen sind. Wenn bei der 
Gemeinde eine Veräußerungsabsicht für einen gemeindlichen Betrieb besteht, die Vermögenswerte aber noch 
betrieblich genutzt werden, ist eine Umschichtung ins Umlaufvermögen als nicht zulässig anzusehen.  
 
 
6. Der Verzicht auf die Anwendung des § 310 HGB 
 
Bei der Festlegung der handelsrechtlichen Vorschriften, die entsprechend für den gemeindlichen Gesamtab-
schluss angewendet werden sollen, ist auf eine Anwendung des § 310 HGB verzichtet worden. Wäre diese han-
delsrechtliche Vorschrift auf den gemeindlichen Gesamtabschluss anwendbar, würde ein gemeindlicher Betrieb, 
der von der Gemeinde mit einer oder mehreren anderen Gemeinden gemeinsam geführt wird, entsprechend den 
mitgliedschaftlichen Anteilen der Gemeinden in die jeweiligen Gesamtabschlüsse einbezogen werden. Eine sol-
che Sachlage könnte ggf. dann auch bei Zweckverbänden und gemeinsamen Kommunalunternehmen bestehen 
(vgl. §§ 4 ff. und §§ 27 ff. GKG NRW). 
 
Für die tatsächliche Anwendung im gemeindlichen Gesamtabschluss würde diese Regel jedoch noch vorausset-
zen, dass die gemeinsame Führung des Betriebes durch mehrere Gemeinden auch tatsächlich ausgeübt wird. 
Außerdem widerspricht eine Quotenkonsolidierung den Grundsätzen der auch im NKF anzuwendenden Einheits-
theorie (wirtschaftliche Einheit). Das Vorliegen einer solchen Ausübung erfordert aber, dass strategische Ge-
schäftsentscheidungen sowie Entscheidungen über die Investitions- und die Finanzierungstätigkeit eines solchen 
gemeindlichen Betriebes einstimmig getroffen werden.  
 
Eine solche gemeinsame Führung unterscheidet sich vom maßgeblichen Einfluss der Gemeinde bei einer Orga-
nisationseinheit in der Intensität der Beziehung der Gemeinden zu diesem Betrieb. Sie erfordert als Folge daraus 
jedoch nicht zwingend eine Quotenkonsolidierung. Derartige Betriebe können auch nach der Equity-Methode 
konsolidiert werden. Der o.a. Verzicht des Gesetzgebers auf eine entsprechende Anwendung des § 310 HGB 
führt deshalb dazu, dass Betriebe, die von einer Gemeinde mit einem oder mehreren Gemeinden gemeinsam 
geführt werden, z. B. auch öffentlich-rechtliche Zweckverbände, im Rahmen des Gesamtabschlusses nach der 
Equity-Methode zu konsolidieren sind.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Vollkonsolidierung der öffentlich-rechtlichen Betriebe der Gemeinde): 
 
1.1 Allgemeine Bedingungen 
 
1.1.1 Die Grundlagen 
 
Unter dem in dieser Vorschrift verwendeten Begriff „Verselbstständigte Aufgabenbereiche“ sind dabei die organi-
satorisch abgegrenzten gemeindlichen Aufgaben zu verstehen, die nicht in der Verwaltung der Gemeinde, son-
dern in den gemeindlichen Betrieben in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form erledigt werden. Auf eine 
vorherige Erledigung der Aufgabe in der gemeindlichen Verwaltung (historisch betrachtet) und eine daraus fol-
gende tatsächliche Ausgliederung in organisatorisch selbstständige betriebliche Einheiten außerhalb der ge-
meindlichen Verwaltung kommt es dabei nicht an. Die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses nach 
diesen Vorschriften setzt außerdem voraus, dass zwischen der Gemeinde (Verwaltung) und dem jeweiligen ge-
meindlichen Betrieb ein Mutter-/Tochter-Verhältnis im Sinne des Handelsgesetzbuches besteht.  
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Nach der Vorschrift sind die gemeindlichen Betriebe als verselbstständigte Aufgabenbereiche der Gemeinde in 
öffentlich-rechtlichen Organisationsformen entsprechend den Vorschriften der §§ 300, 301 und 303 bis 305 und 
307 bis 309 des Handelsgesetzbuches zu konsolidieren. Die Regelung des § 300 HGB, die in der Fassung des 
Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 105), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Mai 2009 (BGBl. 
I S. 1102), anzuwenden ist, hat folgenden Wortlaut: 
 

 
Der § 300 HGB (Stand: 2009) 

 
 

Konsolidierungsgrundsätze. Vollständigkeitsgebot 
 

(1) In dem Konzernabschluss ist der Jahresabschluss des Mutterunternehmens mit den Jahresabschlüssen der 
Tochterunternehmen zusammenzufassen. An die Stelle der dem Mutterunternehmen gehörenden Anteile an den 
einbezogenen Tochterunternehmen treten die Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungspos-
ten und Sonderposten der Tochterunternehmen, soweit sie nach dem Recht des Mutterunternehmens bilanzie-
rungsfähig sind und die Eigenart des Konzernabschlusses keine Abweichungen bedingt oder in den folgenden 
Vorschriften nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) Die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Erträge und Aufwen-
dungen der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen sind unabhängig von ihrer Berücksichtigung in 
den Jahresabschlüssen dieser Unternehmen vollständig aufzunehmen, soweit nach dem Recht des Mutterunter-
nehmens nicht ein Bilanzierungsverbot oder ein Bilanzierungswahlrecht besteht. Nach dem Recht des Mutterun-
ternehmens zulässige Bilanzierungswahlrechte dürfen im Konzernabschluss unabhängig von ihrer Ausübung in 
den Jahresabschlüssen der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen ausgeübt werden. Ansätze, 
die auf der Anwendung von für Kreditinstitute oder Versicherungsunternehmen wegen der Besonderheiten des 
Geschäftszweigs geltenden Vorschriften beruhen, dürfen beibehalten werden; auf die Anwendung dieser Aus-
nahme ist im Konzernanhang hinzuweisen. 
 

Abbildung 665 „Der § 300 HGB (Stand: 2009)“ 
 
Die Vorgabe einer Zusammenführung der gemeindlichen Verwaltung und der gemeindlichen Betriebe zu einem 
wirtschaftlichen Bild ist vielmehr deshalb erforderlich, weil im gemeindlichen Gesamtabschluss die Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der darin einbezogenen gemeindlichen Betriebe einschließlich der gemeindli-
chen Verwaltung insgesamt so dargestellt werden soll, als ob es sich dann um eine einzige wirtschaftliche Einheit 
handeln würde (öffentliche Einheitstheorie). 
 
 
1.1.2 Das Konzept der Vollkonsolidierung 
 
Eine der wichtigsten Folgen aus der gemeindlichen Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist das Kon-
zept der Vollkonsolidierung. Es verlangt, dass im gemeindlichen Gesamtabschluss anstelle der von der Gemein-
de beim gemeindlichen Betrieb gehaltenen Anteile, die in der gemeindlichen Bilanz unter den Finanzanlagen 
angesetzt sind, die einzelnen Vermögensgegenstände und die Schulden dieser Betriebe treten. Außerdem wer-
den die „konzerninternen“ Beziehungen eliminiert, denn die gemeindliche Verwaltung stellt zusammen mit den 
Betrieben der Gemeinde eine wirtschaftliche Einheit dar. 
 
Das Konzept der Vollkonsolidierung verlangt aber auch, sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden der 
einbezogenen gemeindlichen Betriebe in voller Höhe im Gesamtabschluss anzusetzen, sodass in dem der Kon-
solidierung vorausgehenden Summenabschluss das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital sowie die 
Erträge und Aufwendungen der Gemeinde und ihrer Betriebe vollständig übernommen werden und bei gleichen 
Sachverhalten in der gleichen Art und Weise bilanziert und bewertet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
zwischen den Einzelabschlüssen der gemeindlichen Verwaltung und der Betriebe und dem Gesamtabschluss der 
Gemeinde unterschiedliche Betrachtungsweisen bestehen.  
 
Die Gemeinde setzt in ihrer Bilanz im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ regelmäßig die gemeindlichen Betriebe als 
wirtschaftliche Betätigungsformen der Gemeinde unter Berücksichtigung der möglichen Rechtsformen an, denn 
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jeder gemeindliche Betrieb stellt als Gesamtheit einen Vermögenswert für die Gemeinde dar. Bei der Beurteilung 
der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde kommt es dagegen auf die gesamte gemeindliche Vermögens- 
und Schuldenlage an, sodass die Bilanzierung für den gemeindlichen Gesamtabschluss nicht auf den Status des 
Betriebes auszurichten ist. Die Aufrechnung der gemeindlichen Beteiligung bzw. der Austausch zwischen der 
Finanzanlage (Betrieb insgesamt) und den einzelnen Vermögensarten und Schulden im Rahmen der Vollkonsoli-
dierung soll zudem eine Doppelerfassung im gemeindlichen Gesamtabschluss verhindern.  
 
Diese Vorgehensweise ist auch deshalb sachgerecht, weil sie zeigt, dass die Gemeinde gesamtwirtschaftlich 
betrachtet und ausgehend vom bestehenden Mutter-/Tochterverhältnis zwischen der Gemeinde und ihrem Be-
trieb, über das betriebliche Vermögen und die Schulden verfügen kann. Dabei ist zu beachten, dass bei der Auf-
rechnung auch Differenzen zwischen dem gemeindlichen Beteiligungsbuchwert und dem betrieblichen Vermögen 
und den Schulden auftreten können, die im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses dann als aktivische 
oder passivische Unterschiedsbeträge zu behandeln sind (vgl. § 309 HGB).  
 
 
1.2 Die Einbeziehung öffentlich-rechtlicher Betriebe in die Vollkonsolidierung 
 
1.2.1 Die Abgrenzung der einzubeziehenden öffentlich-rechtlichen Betriebe 
 
In entsprechender Anwendung des Handelsgesetzbuches (HBG) gilt für den gemeindlichen Gesamtabschluss, 
dass gemeindliche Betriebe in öffentlich-rechtlicher Form zu konsolidieren sind. Durch diese Umschreibung um-
fasst der gemeindliche Konsolidierungskreis nach dieser Vorschrift mindestens alle wirtschaftlich und organisato-
risch selbstständigen gemeindlichen Betriebe in öffentlich-rechtlicher Organisationsform. Zu den in die Vollkonso-
lidierung für den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehenden öffentlich-rechtlichen Betrieben gehören 
folgende Betriebe (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Abgrenzung der öffentlich-rechtlichen Betriebe der Gemeinde 

 
 
- wirtschaftliche Unternehmen nach § 97 i.V.m. § 114 GO NRW. 
 
 
- organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen nach § 97 i.V.m. § 107 Absatz 2 GO NRW. 
 
 
- Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen (mit eigener Rechnungslegung) nach § 97 GO NRW. 
 
 
- Anstalten öffentlichen Rechts (AÖR) nach den einschlägigen Vorschriften, z. B. nach § 114a GO 

NRW. 
 
 
- rechtlich selbstständige kommunale Stiftungen (vgl. § 100 Absatz 3 GO NRW). 
 
 
- Zweckverbände nach den einschlägigen Vorschriften, z. B. nach dem GkG NRW. 
 

Abbildung 666 „Die Abgrenzung der öffentlich-rechtlichen Betriebe der Gemeinde“ 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass wegen der Vorschrift nicht alle gemeindlichen Betriebe in der 
Form des öffentlichen Rechts in die Konsolidierung einzubeziehen sind. Es ist nicht nur zu prüfen, ob die öffent-
lich-rechtlichen Betriebe der Gemeinde entsprechend den §§ 300 bis 309 HGB voll zu konsolidieren oder nach 
den §§ 311 und 312 HGB nach der Equity-Methode zu bewerten sind, sondern es ist auch zu prüfen, ob ein ge-
meindlicher Betrieb für die Verpflichtung der Gemeinde, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter 
Bedeutung, bezogen auf den Abschlussstichtag, ist.  
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Beim Vorliegen der untergeordneten Bedeutung bei einem Betrieb der Gemeinde muss der betreffende Betrieb 
nicht in die Konsolidierung nach dieser Vorschrift einbezogen werden (vgl. § 116 Absatz 3 GO NRW). Dieses 
zeigt, dass die gemeindliche Konsolidierung regelmäßig nach der Intensität der Verbindung zwischen der ge-
meindlichen Verwaltung zu den einzelnen Betrieben erfolgt. Damit findet auch für den gemeindlichen Gesamtab-
schluss das Stufenkonzept des Handelsgesetzbuches Anwendung, nach dessen Rahmenbedingungen die ge-
meindliche Verwaltung immer die Muttereinheit für die Betriebe der Gemeinde bildet. 
 
 
1.2.2 Der Ausschluss der Sparkasse aus dem Konsolidierungskreis 
 
1.2.2.1 Der Ausschluss der Sparkasse  
 
Eine Besonderheit bei den Gemeinden stellen die Sparkassen in der Rechtsform einer landesrechtlichen Anstalt 
öffentlichen Rechts in der Trägerschaft der Gemeinden dar (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 1 SpkG NRW). Der Landesge-
setzgeber hat im Sparkassengesetz ausdrücklich festgelegt, dass die gemeindlichen Sparkassen nicht im Jah-
resabschluss der Gemeinden anzusetzen sind (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 SpkG NRW). In der Begründung zum 
NKFG vom 16.11.2004 ist bereits der Wille des Landesgesetzgebers in dem Sinne zum Ausdruck gebracht wor-
den, dass die Sparkassen nicht in den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen sind. Die damalige Wil-
lensbekundung des Gesetzgebers folgte einer Entscheidung der Länder. Das Transparenzgebot erfordert es 
aber, entsprechende Angaben im Gesamtanhang im gemeindlichen Gesamtabschluss zu machen, wenn die 
Gemeinde Trägerin einer Sparkasse ist. 
 
 
1.2.2.2 Der Ausschluss der Sparkassenbetriebe 
 
Unter Berücksichtigung der Aufgabe des gemeindlichen Gesamtabschlusses muss aus dem Verbot der Einbezie-
hung der Sparkasse in den Gesamtabschluss der Gemeinde daraus gefolgert werden, dass die gesamte „Grup-
pe“ Sparkasse, d. h. die Sparkasse einschließlich der ihr zugehörigen Betriebe sowie ihrer sonstigen Anteilsver-
hältnisse nicht in den Gesamtabschluss der Gemeinde einbezogen werden soll. Auch wenn die Festlegung des 
Gesetzgebers, die Sparkassen nicht in den Gesamtabschluss einzubeziehen, nicht ausdrücklich auch deren 
Unternehmen und Beteiligungen sowie die sonstigen Anteilsverhältnisse der Sparkasse aufzählt, kann daraus 
nicht der Schluss gezogen werden, das gemeindliche Bilanzierungsverbot soll nur im engeren Sinne Anwendung 
finden und nur auf die originäre öffentlich-rechtliche Anstalt „Sparkasse“ beschränkt sein.  
 
Das ausdrückliche Bilanzierungsverbot stellt dabei nur eine Weiterentwicklung des Willens des Landesgesetzge-
bers dar, die gemeindlichen Sparkassen nicht in den Gesamtabschluss der Gemeinden einzubeziehen, der be-
reits ausdrücklich in der Begründung zum NKFG bekundet worden ist. Die Sparkassen werden gesetzlich als 
wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinden eingestuft (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 1 SpkG NRW) und sind daher als 
eine Vermögensmasse der Gemeinden zu betrachten. Gleichwohl lässt es das gleiche Gesetz nicht zu, eine 
Sparkasse in den Konsolidierungskreis für den gemeindlichen Gesamtabschluss aufzunehmen.  
 
 
1.2.2.3 Kein Ausschluss von Beteiligungen an Sparkassenbetrieben 
 
Soweit jedoch die Gemeinde unmittelbar oder mittelbar über einen anderen gemeindlichen Betrieb an einem 
Unternehmen oder einer Einrichtung der Sparkasse beteiligt ist, ist dieser gemeindliche Anteil unter Anwendung 
der zutreffenden Konsolidierungsmethode gleichwohl in den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen, 
wenn ihm keine untergeordnete Bedeutung zu kommt (vgl. § 116 Absatz 3 GO NRW), denn das o.a. gesetzliche 
Verbot umfasst nur die Sparkasse selbst sowie ihre Betriebe und Beteiligungen. 
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1.2.2.4 Die Einbeziehung von örtlichen Stiftungen  
 
Das Einbringen von Gemeindevermögen in eine rechtlich selbstständige Stiftung, also in eine andere Organisati-
onseinheit, stellt eine Ausgliederung von gemeindlichen Vermögen aus dem gemeindlichen Kernbereich dar. Weil 
die Einbringung aber nur im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zulässig ist, sollen rechtlich selbst-
ständige örtliche Stiftungen, bei denen die Gemeinde selbst Stifter ist, grundsätzlich in den Konsolidierungskreis 
für den gemeindlichen Gesamtabschluss einbezogen werden (vgl. § 116 GO NRW).  
 
Im gemeindlichen Gesamtabschluss ist einerseits die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der ein-
bezogenen gemeindlichen Betriebe so darzustellen, als ob diese Betriebe zusammen mit der Kernverwaltung der 
Gemeinde eine einzige wirtschaftliche und rechtliche Einheit wären. Anderseits soll gewährleistet werden, dass 
der Gesamtabschluss ein aus den Jahresabschlüssen der einbezogenen Organisationseinheiten abgeleiteter 
eigenständiger Abschluss der gesamten wirtschaftlichen Gesamtheit „Gemeinde“ ist, der ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu 
vermitteln hat. Durch diese Vorgaben ist auch die Einbeziehung von örtlichen Stiftungen im gemeindlichen Ge-
samtabschluss zu begründen, wenn durch diese gemeindliche Aufgaben erledigt werden.  
 
Die tatsächliche Einbeziehung ist dabei von der Art und dem Umfang der gemeindlichen Beteiligung an einer 
Stiftung abhängig. Soweit die Gemeinde als alleiniger Stifter auftritt, ist regelmäßig von einer Einbeziehung einer 
solchen Stiftung in den Vollkonsolidierungskreis für den gemeindlichen Gesamtabschluss auszugehen. Eine 
Einbeziehung nach der Equity-Methode kann in Betracht kommen, wenn die Gemeinde ein Mitstifter ist. Dabei 
müssen jedoch die vermögensmäßigen Beteiligungsverhältnisse der anderen Mitstifter in die Beurteilung einbe-
zogen werden. Eine solche Abwägung ist auch vorzunehmen, wenn die Gemeinde als Zustifter auftritt oder auf 
andere Art und Weise an rechtlich selbstständige Stiftungen gebunden ist. Im Anhang sollten daher die Stiftun-
gen, die vermögensmäßig vollständig oder anteilig der Gemeinde zugerechnet werden können, unter Angabe der 
tatsächlichen Verhältnisse, im Einzelnen benannt werden.  
 
 
1.3 Vollkonsolidierung und HGB-Vorschriften  
 
1.3.1 Die Grundlagen 
 
Nach dieser Vorschrift sind die gemeindlichen Betriebe in öffentlich-rechtlichen Organisationsformen entspre-
chend den Vorschriften der §§ 300, 301 und 303 bis 305 und 307 bis 309 des Handelsgesetzbuches zu konsoli-
dieren. Gemäß der statischen Verweisung in § 49 Absatz 4 GemHVO NRW ist dabei die Fassung des Handels-
gesetzbuches vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 105), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 
1102), zu beachten. Die für die Vollkonsolidierung im gemeindlichen Gesamtabschluss relevanten Paragraphen 
des Handelsgesetzbuches werden nachfolgend in Kurzform vorgestellt (vgl. Abbildung). 
 

 
Anzuwendende Vorschriften des Handelsgesetzbuches  

 
 

VORSCHRIFT 
 

INHALTE DER VORSCHRIFT 

§ 300 
Konsolidierungsgrundsätze, 

Vollständigkeitsgebot 

 
- Zusammenfassung der Jahresabschlüsse 
-  Entwicklung des Konzernabschlusses aus den Einzelabschlüssen 
-  Grundsatz der Vollkonsolidierung 
- Ansatz von Posten im Konzernabschluss 
-  Einheitliche Anwendung der Vorschriften für das Mutterunternehmen 
-  Notwendige Anpassungen der Einzelabschlüsse 
-  Neuausübung von Ansatzwahlrechten 
 

  



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 50 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2587 

 
Anzuwendende Vorschriften des Handelsgesetzbuches  

 
 

VORSCHRIFT 
 

INHALTE DER VORSCHRIFT 
§ 301 

Kapitalkonsolidierung 
-  Konsolidierungspflichtige Anteile (einschließlich Wertansatz) 
-  Erstkonsolidierung (Buchwert- vs. Neubewertungsmethode) 
-  Stichtag der Erstkonsolidierung 
-  Ausweis von Unterschiedsbeträgen 
-  Folgekonsolidierungen 

 

§ 303  
Schuldenkonsolidierung 

 
-  Konsolidierungspflichtige Schuldverhältnisse 
-  Grundsatz der Wesentlichkeit 
 

 
§ 304 

Behandlung der 
Zwischenergebnisse 

 

 
-      Lieferungen und Leistungen innerhalb des Konsolidierungskreises 
-      Eliminierung der Zwischengewinne 
-      Eliminierung der Zwischenverluste 

§ 305 
Aufwands- und 

Ertragskonsolidierung 

 
-  Konsolidierung der Innenumsatzerlöse 
-  Konsolidierung anderer Erträge und Aufwendungen 
-  Verzicht bei untergeordneter Bedeutung 
 

 
§ 307  

Anteile anderer  
Gesellschafter 

 

-  Ausgleichsposten in der Konzernbilanz 
-  Anteile anderer Gesellschafter am Gewinn/Verlust 

§ 308  
Einheitliche Bewertung 

 
-      Grundsatz einheitlicher Bewertung 
-  Bewertungsanpassungen 
 

§ 309  
Behandlung des  

Unterschiedsbetrags 

 
-      Geschäfts- oder Firmenwert aus der Erstkonsolidierung 
-  Verbleibender passiver Unterschiedsbetrag. 
 

Abbildung 667 „Anzuwendende Vorschriften des Handelsgesetzbuches“ 
 
 
1.3.2 Die Konsolidierungsschritte für den gemeindlichen Gesamtabschluss 
 
1.3.2.1 Der Gesamtüberblick 
 
1.3.2.1.1 Allgemeine Sachlage 
 
Der Ausgangspunkt der Konsolidierung für den gemeindlichen Gesamtabschluss sind der Jahresabschluss der 
Gemeinde und die Jahresabschlüsse der gemeindlichen Betriebe. Da sich die Einzelabschlüsse der Gemeinde 
von denen der gemeindlicher Betriebe unterscheiden, müssen diese in Übereinstimmung, z. B. bezüglich ihrer 
Gliederung, der Ansätze und der Bewertung gebracht werden, um einen gemeindlichen Gesamtabschluss erstel-
len zu können. Aus dieser notwendigen Zusammenführung entsteht die Gemeindebilanz II (GB II). Die Zusam-
menführung der Einzelergebnisse aus den Jahresabschlüssen erfordert zudem unterschiedliche Konsolidierungs-
schritte (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Konsolidierungsschritte für den Gesamtabschluss 

 
 
- Kapitalkonsolidierung nach § 301 HGB 
 
 
- Schuldenkonsolidierung nach § 303 HGB 
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Die Konsolidierungsschritte für den Gesamtabschluss 

 
 
 
- Zwischenergebniseliminierung nach § 304 HGB 
 
 
- Aufwands- und Ertragskonsolidierung nach § 305 HGB 
 

Abbildung 668 „Die Konsolidierungsschritte für den Gesamtabschluss“ 
 
Die Verwaltung der Gemeinde stellt dabei im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses die „Muttereinheit“ 
zu den gemeindlichen Betrieben (Tochtereinheiten) dar, sodass der Aufbau und die Zusammenführung der Jah-
resabschlüsse der einzelnen gemeindlichen Betriebe zum gemeindlichen Gesamtabschluss nach den für die 
gemeindliche Verwaltung geltenden rechtlichen Vorgaben auszurichten sind. 
 
 
1.3.2.1.2 Die Struktur der Gesamtbilanz 
 
Der Aufbau der Gesamtbilanz ist auf die wichtigen Bilanzposten ausgerichtet worden, die nach § 41 GemHVO 
NRW auch in der gemeindlichen Bilanz enthalten sein sollen, denn auch im Gesamtabschluss muss eine Min-
desteinheitlichkeit bei der Gliederung der Gesamtbilanz durch die Gemeinden gewährleistet werden. Die oben 
aufgeführte Gliederung der Gesamtbilanz steht zudem mit dem Positionenrahmen in Einklang. In diesem Rahmen 
können örtliche Gegebenheiten so gewichtig sein, dass diese bei der Gestaltung der Bestandteile des gemeindli-
chen Gesamtabschlusses nicht außer Betracht bleiben dürfen. Mit der nachfolgend aufgezeigten Struktur der 
gemeindlichen Gesamtbilanz wird die Vorschrift des § 49 Absatz 3 GemHVO NRW umgesetzt, nach der die Ge-
samtbilanz der Gemeinde entsprechend der Bilanz im Jahresabschluss zu gliedern ist (vgl. Abbildung). 
 

  
Das Gesamtbilanzgliederungsschema 

 
  

AKTIVA 
 

PASSIVA 

 
Bilanzposten 

 
Haus- 
halts- 
jahr 

 
EUR 

 
Vor- 
jahr 

 
 

EUR 

 
Bilanzposten 

 
Haus- 
halts- 
jahr 

 
EUR 

 
Vor- 
jahr 

 
 

EUR 
 
1.  Anlagevermögen 
1.1  Immaterielle Vermögens- 
       gegenstände 
1.2  Sachanlagen 
1.3  Finanzanlagen 
 
2. Umlaufvermögen 
2.1  Vorräte  
2.2  Forderungen 
2.3  Sonstige Vermögensgegenstände 
2.4  Wertpapiere des Umlauf- 
       vermögens 
2.5  Liquide Mittel 

 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
4.  Nicht durch Eigenkapital  
     gedeckter Fehlbetrag 

   
1.  Eigenkapital 
1.1  Allgemeine Rücklage 
1.2  Sonderrücklagen 
1.3  Ausgleichsrücklage 
1.4  Ergebnisvorträge 
1.5  Gesamtjahresergebnis  
1.6  Ausgleichsposten für die Anteile  
        anderer Gesellschafter 
1.7  Gesamtbilanzgewinn/ 

Gesamtbilanzverlust 
 
2.  Sonderposten 
 
3.  Rückstellungen 
 
4.  Verbindlichkeiten 

 
5.  Passive Rechnungsabgrenzung 
 

  

Abbildung 669 „Das Gesamtbilanzgliederungsschema“ 
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In der örtlichen Praxis ist z. B. zu prüfen, ob den mit einer vierstelligen Nummer versehenen Bilanzposten (vgl. § 
41 Absatz 3 und 4 GemHVO NRW) ggf. eine geringe Bedeutung zukommt, sodass ein Ansatz als gesonderter 
Posten entbehrlich ist, wenn im Anhang ausreichende Angaben zu diesem Bilanzbereich gemacht werden. Zu 
beachten ist auch, dass für die örtliche Anwendung die Bezifferung der Aktiv- und Passivposten von der Gemein-
de unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich in fachlicher und technischer Hinsicht 
festzulegen ist. 
 
 
1.3.2.1.3 Die Struktur der Gesamtergebnisrechnung 
 
Mit der nachfolgend aufgezeigten Struktur der gemeindlichen Gesamtergebnisrechnung wird die Vorschrift des § 
49 Absatz 3 GemHVO NRW umgesetzt, nach der die Gesamtergebnisrechnung entsprechend der Ergebnisrech-
nung im Jahresabschluss der Gemeinde zu gliedern ist. Der Aufbau der Gesamtergebnisrechnung ist daher auf 
die Positionen ausgerichtet worden, die nach § 38 i.V.m. § 2 GemHVO NRW mindestens in der gemeindlichen 
Ergebnisrechnung enthalten sein sollen. Im Gesamtabschluss muss eine Mindesteinheitlichkeit der Gesamter-
gebnisrechnungen gewährleistet werden. Die nachfolgende Gliederung der Gesamtergebnisrechnung wird für die 
örtliche Anwendung empfohlen. Sie steht mit dem Positionenrahmen in Einklang (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Struktur der Gesamtergebnisrechnung 

 
 

TEILBEREICH 
 

INHALTE 

1. Ordentliche Gesamterträge 
 

 
    Steuern und ähnliche Abgaben 
    Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
    Sonstige Transfererträge 
    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
    Privatrechtliche Leistungsentgelte 
    Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
    Sonstige ordentliche Erträge 
    Aktivierte Eigenleistungen 
    Bestandsveränderungen 
 

2. Ordentliche Gesamtaufwendungen 

 
    Personalaufwendungen 
    Versorgungsaufwendungen 
    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
    Bilanzielle Abschreibungen 
    Transferaufwendungen 
    Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 

3. Ordentliches Gesamtergebnis 

 
    Saldo aus 
    Summe der ordentlichen Gesamterträge 
    Summe der ordentlichen Gesamtaufwendungen 
 

4. Gesamtfinanzergebnis 

 
    Saldo aus 
    Finanzerträgen 
    Erträgen aus assoziierten Beteiligungen 
    Finanzaufwendungen 
    Aufwendungen aus assoziierten Beteiligungen 
 

5. Gesamtergebnis der laufenden  
    Geschäftstätigkeit 

 
    Summe aus 
    Ordentlichem Gesamtergebnis  
    Gesamtfinanzergebnis 
 

6. Außerordentliches Gesamtergebnis 

 
    Saldo aus 
    Außerordentlichen Erträge 
    Außerordentlichen Aufwendungen 
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Die Struktur der Gesamtergebnisrechnung 

 
 

TEILBEREICH 
 

INHALTE 

7. Gesamtjahresergebnis 

 
    Summe aus  
    Gesamtergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit 
    Außerordentlichem Gesamtergebnis 
 

 
8. Gesamtbilanzgewinn/ 
    Gesamtbilanzverlust 
 

 

 
9. Anderen Gesellschaftern  
    zuzurechnendes Ergebnis 

 

 

Abbildung 670 „Die Grundstruktur der Gesamtergebnisrechnung“ 
 
Die Gemeinde kann die aufgezeigte Grundstruktur der gemeindlichen Gesamtergebnisrechnung weiter eigenver-
antwortlich aufgliedern. Die örtliche Gestaltung muss im Einklang mit den Grundsätzen „Klarheit“ und „Übersicht-
lichkeit“ stehen. Zu beachten ist, dass von der Gemeinde die Bezifferung von Ertrags- und Aufwandspositionen 
sowie von Summen und Salden in der gemeindlichen Gesamtergebnisrechnung unter Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten in fachlicher und technischer Hinsicht eigenverantwortlich festzulegen ist. 
 
 
1.3.2.2 Die Kapitalkonsolidierung nach der Erwerbsmethode (§ 301 HGB) 
 
1.3.2.2.1 Allgemeine Sachlage  
 
Für die Kapitalkonsolidierung soll nur die Erwerbsmethode zur Anwendung kommen. Der Erwerbsmethode liegt 
die Fiktion zugrunde, dass die Gemeinde beim Erwerb eines Betriebes nicht nur die Anteile am Kapital, sondern 
auch dessen Vermögensgegenstände und Schulden erworben hat (Einzelerwerbsfiktion). Der Betrieb wird des-
halb vergleichbar einem erworbenen Vermögensgegenstand behandelt, denn im Erwerbszeitpunkt entspricht der 
Betrieb mit seinem Vermögen und den Schulden dem in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Beteiligungswert. 
Bei der Erwerbsmethode wird deshalb der Buchwert der gemeindlichen Betriebe in der Bilanz der Gemeinde mit 
dem auf die Gemeinde entfallenden anteiligen Betrag des Eigenkapitals in der Bilanz des gemeindlichen Betrie-
bes verrechnet.  
 
Eine reine Zusammenrechnung der Einzelabschlüsse im gemeindlichen Gesamtabschluss würde zu einer Dop-
pelerfassung von Eigenkapital führen. Daher sind der Beteiligungsbuchwert, z. B. Anteile an verbundenen Unter-
nehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlage- und des Umlaufvermögens, sonstige Vermögensgegenstände, 
mit dem Eigenkapital der gemeindlichen Betriebe, z. B. gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen, 
Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, zu verrechnen.  
 
Der Unterschied zum Einzelabschluss der Gemeinde besteht in der Periodisierung der Anschaffungskosten eines 
gemeindlichen Betriebes nach den Bewertungsregeln für die im Erstkonsolidierungszeitpunkt vorhandenen Ver-
mögensgegenstände und Schulden. Im gemeindlichen Jahresabschluss werden die Anschaffungskosten dage-
gen nach den Regeln der Beteiligungsbewertung angesetzt. Diese Verrechnung wird „auf der Grundlage der 
Wertansätze zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile oder der erstmaligen Einbeziehung des gemeindlichen Be-
triebes in den Gesamtabschluss oder, beim Erwerb der Anteile zu verschiedenen Zeitpunkten, zu dem Zeitpunkt, 
zu dem der Betrieb ein gemeindlicher Betrieb geworden ist, durchgeführt.  
 
Im Einzelabschluss der Gemeinde wird der Anteilsbesitz an den gemeindlichen Betrieben als Finanzanlagever-
mögen ausgewiesen. Die Regelung des § 301 HGB, die in der Fassung des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 
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1897 (RGBl. S. 105), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. August 2002 (BGBl. I S. 3412), anzuwenden ist, hat 
folgenden Wortlaut (vgl. Abbildung). 
 

 
Der § 301 HGB (Stand: 2009) 

 
 

Kapitalkonsolidierung 
 

(1) Der Wertansatz der dem Mutterunternehmen gehörenden Anteile an einem in den Konzernabschluss einbezo-
genen Tochterunternehmen wird mit dem auf diese Anteile entfallenden Betrag des Eigenkapitals des Tochterunter-
nehmens verrechnet. Das Eigenkapital ist mit dem Betrag anzusetzen, der dem Zeitwert der in den Konzernab-
schluss aufzunehmenden Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten 
entspricht, der diesen an dem für die Verrechnung nach Absatz 2 maßgeblichen Zeitpunkt beizulegen ist. Rückstel-
lungen sind nach § 253 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 und latente Steuern nach § 274 Abs. 2 zu bewerten. 
 
(2) Die Verrechnung nach Absatz 1 ist auf der Grundlage der Wertansätze zu dem Zeitpunkt durchzuführen, zu dem 
das Unternehmen Tochterunternehmen geworden ist. Können die Wertansätze zu diesem Zeitpunkt nicht endgültig 
ermittelt werden, sind sie innerhalb der darauf folgenden zwölf Monate anzupassen. Ist das Mutterunternehmen 
erstmalig zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet, sind die Wertansätze zum Zeitpunkt der Einbezie-
hung des Tochterunternehmens in den Konzernabschluss zugrunde zu legen, soweit das Unternehmen nicht in dem 
Jahr Tochterunternehmen geworden ist, für das der Konzernabschluss aufgestellt wird. Das Gleiche gilt für die 
erstmalige Einbeziehung eines Tochterunternehmens, auf die bisher § 296 verzichtet wurde. 
 
(3) Ein nach der Verrechnung verbleibender Unterschiedsbetrag ist in der Konzernbilanz, wenn er auf der Aktivseite 
entsteht, als Geschäfts- oder Firmenwert und, wenn er auf der Passivseite entsteht, unter dem Posten „Unter-
schiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung“ nach dem Eigenkapital auszuweisen. Der Posten und wesentliche 
Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Anhang zu erläutern. 
 
(4) Anteile an dem Mutterunternehmen anzuwenden, die einem in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterun-
ternehmen gehören, sind in der Konzernbilanz als eigene Anteile des Mutterunternehmens mit ihrem Nennwert 
oder, falls ein solcher nicht vorhanden ist, mit ihrem rechnerischen Wert, in der Vorspalte offen von dem Posten 
„Gezeichnetes Kapital“ abzusetzen. 
 

Abbildung 671 „Der § 301 HGB (Stand: 2009)“ 
 
 
1.3.2.2.2 Anwendung der Neubewertungsmethode im NKF 
 
1.3.2.2.2.1 Allgemeine Bedingungen 
 
Im NKF soll für die Kapitalkonsolidierung im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses ausschließlich die 
Neubewertungsmethode nach § 301 Absatz 1 Nr. 2 HGB (Stand 2002) von der Gemeinde angewendet werden. 
Damit soll das mögliche Wahlrecht in dieser Vorschrift des Handelsgesetzbuches, alternativ die Buchwertmetho-
de anzuwenden, von der Gemeinde nicht genutzt werden. Auch in der Privatwirtschaft ist die Neubewertungsme-
thode, die auch in der internationalen Konzernrechnungslegung anzuwenden ist, zum alleinigen Standard 
erhoben worden (vgl. auch Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 4).  
 
Die Änderung des Handelsgesetzbuches durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz im Jahre 2009 hat mit 
sich gebracht, dass die privatrechtlichen Betriebe für ihren Konzernabschluss ab dem Geschäftsjahr 2010 kein 
Wahlrecht bei der Kapitalkonsolidierung mehr haben, sondern nur noch die Neubewertungsmethode anzuwenden 
ist (vgl. § 301 HGB). Im gemeindlichen Gesamtabschluss werden bei der Erstkonsolidierung nach der 
Neubewertungsmethode die Vermögensgegenstände und Schulden der gemeindlichen Betriebe mit dem beizule-
genden Zeitwert bewertet und angesetzt. Dabei sind die Bewertungsmethoden, die für die gemeindliche Verwal-
tung gelten zu beachten.  
 
Der beizulegende Wert ist dabei als ein Betrag zu verstehen, zu dem im Bewertungszeitpunkt zwischen ge-
schäftsbereiten und sachverständigen Geschäftspartnern ein Vermögenswert ausgetauscht oder eine Schuld 
beglichen werden kann. Der Begriff „beizulegender Wert“ wird zudem als Oberbegriff benutzt, der durch spezielle-
re Wertbegriffe, z. B. Marktwert oder Börsenwert, von der Gemeinde auszufüllen ist. Von der Gemeinde ist zum 
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Abschlussstichtag der beizulegende Wert festzustellen, der unter Beachtung des Vorsichtsprinzips und nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dafür in Betracht kommt. Durch diese Neubewertung entsteht ein „neu-
es“ Eigenkapital des betreffenden Betriebes, das dann gegen den in der Bilanz der gemeindlichen Verwaltung 
angesetzten Beteiligungswert zu verrechnen ist. Aus dieser Verrechnung kann möglicherweise ein aktivischer 
oder passivischer Unterschiedsbetrag entstehen.  
  
 
1.3.2.2.2.2 Der Ansatz von aktivischen Unterschiedsbeträgen 
 
Im gemeindlichen Jahresabschluss werden in der Bilanz im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ die Beteiligungen der 
Gemeinde u.a. unter Berücksichtigung der möglichen Rechtsformen angesetzt, denn der gemeindliche Betrieb 
stellt als Gesamtheit einen Vermögenswert für die Gemeinde dar. Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Ge-
samtlage der Gemeinde kommt es dagegen auf die gesamte gemeindliche Vermögens- und Schuldenlage an, 
sodass die Bilanzierung für den gemeindlichen Gesamtabschluss nicht auf den Status des Betriebes auszurichten 
ist. Das Konzept der Vollkonsolidierung verlangt, dass im gemeindlichen Gesamtabschluss anstelle der von der 
Gemeinde beim gemeindlichen Betrieb gehaltenen Anteile die einzelnen Vermögensgegenstände und die Schul-
den dieser Betriebe treten.  
 
Die Vorgehensweise ist sachgerecht, weil sie zeigt, dass die Gemeinde gesamtwirtschaftlich betrachtet und aus-
gehend vom bestehenden Mutter-/Tochterverhältnis zwischen der Gemeinde und ihrem Betrieb, über das betrieb-
liche Vermögen und die Schulden verfügen kann. Dabei ist zu beachten, dass bei der Aufrechnung auch Diffe-
renzen zwischen dem gemeindlichen Beteiligungsbuchwert und dem betrieblichen Vermögen und den Schulden 
auftreten können, die im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses dann als aktivische Unterschiedsbeträ-
ge zu behandeln sind (vgl. § 309 HGB).  
 
Bei Anwendung der Neubewertungsmethode werden die stillen Reserven und Lasten bei den betreffenden Be-
trieben aufgedeckt und den Vermögensgegenständen und Schulden zugeordnet, sodass eine Gemeindebilanz III 
(GB III) aufgestellt wird. Entsteht dabei ein positiver Differenzbetrag zwischen dem Beteiligungsbuchwert und 
anteiligem neubewerteten Eigenkapital (aktivischer Unterschiedsbetrag als „Goodwill“) ist dieser als „Geschäfts- 
oder Firmenwert“ (GFW) zu aktivieren. Solche aktivischen Unterschiedsbeträge entstehen z. B. durch stille Re-
serven, die im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Betriebes erworben wurden.  
 
 
1.3.2.2.2.3 Der Ansatz von passivischen Unterschiedsbeträgen 
 
Im gemeindlichen Jahresabschluss werden in der Bilanz im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ die Beteiligungen der 
Gemeinde u.a. unter Berücksichtigung der möglichen Rechtsformen angesetzt, denn der gemeindliche Betrieb 
stellt als Gesamtheit einen Vermögenswert für die Gemeinde dar. Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Ge-
samtlage der Gemeinde kommt es dagegen auf die gesamte gemeindliche Vermögens- und Schuldenlage an, so 
die Bilanzierung für den gemeindlichen Gesamtabschluss nicht auf den Status des Betriebes auszurichten ist.  
 
Das Konzept der Vollkonsolidierung verlangt, dass im gemeindlichen Gesamtabschluss anstelle der von der Ge-
meinde beim gemeindlichen Betrieb gehaltenen Anteile die einzelnen Vermögensgegenstände und die Schulden 
dieser Betriebe treten. Die Vorgehensweise ist sachgerecht, weil sie zeigt, dass die Gemeinde gesamtwirtschaft-
lich betrachtet und ausgehend vom bestehenden Mutter-/Tochterverhältnis zwischen der Gemeinde und ihrem 
Betrieb, über das betriebliche Vermögen und die Schulden verfügen kann.  
 
Bei Anwendung der Neubewertungsmethode werden die stillen Reserven und Lasten bei den betreffenden Be-
trieben aufgedeckt und den Vermögensgegenständen und Schulden zugeordnet, sodass eine Gemeindebilanz III 
(GB III) aufgestellt wird. Dabei ist zu beachten, dass bei der Aufrechnung auch Differenzen zwischen dem ge-
meindlichen Beteiligungsbuchwert und dem betrieblichen Vermögen und den Schulden auftreten können. Soweit 
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ein negativer Differenzbetrag (passivischer Unterschiedsbetrag als „Badwill“) entsteht, ist dieser als „Unter-
schiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung“ zu passivieren. Solche passivischen Unterschiedsbeträge können z. 
B. durch die schlechte Ertragslage eines Betriebes u.a. entstehen. Die weitere Behandlung des Unterschiedsbe-
trages richtet sich dann in Abhängigkeit von der Ursache nach den Vorgaben des § 309 HGB. Dieser Bilanzpos-
ten und wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind dabei im Gesamtanhang sachgerecht zu erläutern 
(vgl. § 301 Absatz 3 HGB). 
 
 
1.3.2.2.2.4 Das Ansatzwahlrecht bei Unterschiedsbeträgen 
 
Im Rahmen der Anwendung der Neubewertungsmethode können sowohl ein aktivischer als auch ein passivischer 
Unterschiedsbetrag entstehen. Nach der Vorschrift über die Kapitalkonsolidierung ist ein verbleibender Unter-
schiedsbetrag in der Gesamtbilanz, wenn er auf der Aktivseite besteht, als Geschäfts- oder Firmenwert und, 
wenn er auf der Passivseite besteht, als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung auszuweisen und im 
Gesamtanhang zu erläutern (vgl. § 301 Absatz 3 Satz 1 und 2 HGB). Zudem wird für die benannten Unter-
schiedsbeträge ein Wahlrecht dahingehend zugelassen, dass die Unterschiedsbeträge der Aktivseite mit solchen 
der Passivseite verrechnet werden können und die verrechneten Beträge im Gesamtanhang anzugeben sind (vgl. 
§ 301 Absatz 3 Satz 3 HGB).  
 
In diesen Fällen handelt es sich um ein Ausweiswahlrecht, denn auch bei Anwendung dieser Möglichkeit sind die 
Unterschiedsbeträge unter Beachtung des § 309 HGB zu behandeln und für jeden gemeindlichen Betrieb ge-
trennt fortzuführen. Die im HGB eingeräumte Möglichkeit der Verrechnung stellt dabei keine „echte“ Saldierung 
des Aktivansatzes „Geschäfts- oder Firmenwert“ mit dem Passivansatz „Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkon-
solidierung“ dar. Sie ist somit nicht als Aufrechnung anzusehen, sodass diese gesetzlich zugelassene Vorge-
hensweise mit dem bei der Gesamtbilanz zu beachtenden Bruttoprinzip in Einklang steht.  
 
 
1.3.2.3 Die Schuldenkonsolidierung (§ 303 HGB) 
 
1.3.2.3.1 Die Zwecke der Schuldenkonsolidierung  
 
Ausgehend von der Fiktion der wirtschaftlichen Einheit dient die Schuldenkonsolidierung im Rahmen des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses der Eliminierung „konzerninterner“ Schuldverhältnisse. Das Ziel dieses Konsoli-
dierungsschrittes ist es daher, Forderungen und Verbindlichkeiten zu eliminieren, denn die Gemeinde (Verwal-
tung und gemeindliche Betriebe) kann keine Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber sich selbst bilanziert. 
Die Regelung des § 303 HGB, die in der Fassung des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 105), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. August 2002 (BGBl. I S. 3412), anzuwenden ist, hat folgenden Wortlaut 
(vgl. Abbildung). 
 

 
Der § 303 HGB (Stand: 2009) 

 
 

Schuldenkonsolidierung 
 

(1) Ausleihungen und andere Forderungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten zwischen den in den Konzern-
abschluss einbezogenen Unternehmen sowie entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten sind wegzulassen. 
 
(2) Absatz 1 braucht nicht angewendet zu werden, wenn die wegzulassenden Beträge für die Vermittlung eines 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns 
nur von untergeordneter Bedeutung sind. 
 

Abbildung 672 „Der § 303 HGB (Stand: 2009)“ 
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Die Gemeinde hat für die Zwecke der Schuldenkonsolidierung alle ihre rechtlichen Beziehungen zwischen der 
Verwaltung und den gemeindlichen Betrieben zu prüfen, ob diesen ein Charakter als Forderung oder Verbindlich-
keit zukommt, denn nicht nur die bilanzierten Forderungen und Verbindlichkeiten sind zu beurteilen. Die Vorschrift 
des § 303 Absatz 1 HGB bestimmt dazu, dass Ausleihungen und andere Forderungen, Rückstellungen und Ver-
bindlichkeiten zwischen den in den Gesamtabschluss einbezogenen gemeindlichen Betrieben sowie die betref-
fenden Rechnungsabgrenzungsposten wegzulassen sind. Folgende Bilanzposten sollten in die Schuldenkonsoli-
dierung im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses einbezogen werden (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Aktiv- und Passivposten der Schuldenkonsolidierung 

 
 

AKTIVPOSTEN 
 

PASSIVPOSTEN 
 

Ausstehende Einlagen 
auf gezeichnetes Kapital 

 

 
Sonstige Rückstellungen 
 

 
Geleistete Anzahlungen 

auf immaterielle Vermögensgegenstände 
 

 
Anleihen 
 

Geleistete Anzahlungen 
auf Sachanlagen 

 
Verbindlichkeiten in den verschiedenen Arten  
(gegenüber Tochtereinheiten) 

 
 

Ausleihungen 
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Abbildung 673 „Die Aktiv- und Passivposten der Schuldenkonsolidierung“ 
 
Über die in der Abbildung gezeigten Bilanzposten, die in den Einzelabschlüssen der gemeindlichen Betriebe 
enthalten sein können, müssen auch die unter der betrieblichen Bilanz oder im Anhang anzugebenden Haftungs-
verhältnisse, z. B. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften oder aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Ver-
bindlichkeiten (vgl. 251 HGB), in die Schuldenkonsolidierung einbezogen werden. Sofern die dazu in den Einzel-
abschlüssen der gemeindlichen Betriebe enthaltenen Angaben auf Schuldbeziehungen zwischen der gemeindli-
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chen Verwaltung und den gemeindlichen Betrieben oder zwischen den gemeindlichen Betrieben beruhen, dürfen 
diese Angaben nicht in den gemeindlichen Gesamtabschluss aufgenommen werden.  
 
Aus der Abgrenzung der zu eliminierenden Schuldverhältnisse und der notwendigen Korrektur des Summenab-
schlusses im Rahmen der gemeindlichen Schuldenkonsolidierung ein Abstimmungsbedarf zwischen den ge-
meindlichen Betrieben und der Gemeinde ergeben. Es können sich aber auch ggf. Differenzen aus zeitlichen 
Gründen ergeben. Mögliche Unstimmigkeiten können vermieden werden, wenn bereits im Rahmen der Buchun-
gen der Geschäftsvorfälle eine Abstimmung über die zu erfassenden Beträge erfolgt. Die Abstimmung muss aber 
spätestens bei der Aufstellung des Jahresabschlusses vorgenommen werden (Saldenabstimmung). Diese Gege-
benheit erfordert ggf. eine Rückmeldung der Buchungsstelle gegenüber dem Geschäftspartner und auch die 
Klärung der Frage, ob ein allgemeiner Buchungsschluss für die Gemeinde und ihre Betriebe festzulegen ist.  
 
Für die gemeindliche Schuldenkonsolidierung ist es jedoch nicht erforderlich, dass sich die Forderungen und 
Verbindlichkeiten zwischen der gemeindlichen Verwaltung und zwischen den in die Vollkonsolidierung einbezo-
genen Betrieben in gleicher Höhe gegenüberstehen. Auch unterschiedliche oder einseitige Forderungen und 
Verbindlichkeiten sind im Rahmen der Schuldenkonsolidierung zu berücksichtigen. Wenn sich aber die Forderun-
gen und Verbindlichkeiten in gleicher Höhe gegenüberstehen, ist die Konsolidierung i.d.R. unproblematisch. Der 
Forderungsbetrag des einen gemeindlichen Betriebes und der Verbindlichkeitsbetrag eines anderen Betriebes 
werden mit gegensätzlichem Vorzeichen in die Summenbilanz eingestellt und dadurch insgesamt eliminiert. So 
heben sich die Posten gegenseitig auf. Die Saldierung ist erfolgsneutral und führt lediglich zu einer Verkürzung 
der Summe der Gesamtbilanz.  
 
 
1.3.2.3.2 Der Umgang mit Aufrechnungsdifferenzen 
 
1.3.2.3.2.1 Das Auftreten von Aufrechnungsdifferenzen   
 
Aus der Abgrenzung der zu eliminierenden Schuldverhältnisse und der notwendigen Korrektur des Summenab-
schlusses im Rahmen der gemeindlichen Schuldenkonsolidierung können sich Differenzen und damit ein Ab-
stimmungsbedarf zwischen den gemeindlichen Betrieben und der Gemeinde ergeben. Diese können vermieden 
werden, wenn im Rahmen der Buchungen der Geschäftsvorfälle bereits eine Abstimmung, spätestens aber bei 
der Aufstellung des Jahresabschlusses, vorgenommen wird (Saldenabstimmung). Diese Vorgehensweise erfor-
dert ggf. eine Rückmeldung der Buchungsstelle gegenüber dem Geschäftspartner und auch die Klärung der Fra-
ge, ob ein allgemeiner Buchungsschluss für die Gemeinde und ihre Betriebe festzulegen ist.  
 
In den Fällen, in denen sich aus der Aufrechnung der Forderungen und Verbindlichkeiten im Rahmen der Aufstel-
lung des gemeindlichen Gesamtabschlusses Differenzen ergeben, muss die Ursache geklärt und ein aufgetrete-
ner Fehler beseitigt werden. Mögliche Ursachen für solche Differenzen sind z. B., dass sich die „konzerninternen“ 
Forderungs- und Schuldposten in ihrem Wertansatz unterscheiden oder für einen bilanziellen Wertansatz kein 
Gegenposten vorhanden ist. Auch fehlerhafte Buchungen oder auch zeitliche Buchungsunterschiede zwischen 
den Geschäftspartnern, ggf. auch unterschiedliche Ansatz- und Bewertungsvorschriften, können eine Ursache für 
mögliche Differenzen sein. Solchen Aufrechnungsdifferenzen sollte bereits durch geeignete Vorabstimmungen 
und Absprachen entgegengewirkt werden.  
 
 
1.3.2.3.2.2 Die Arten von Aufrechnungsdifferenzen   
 
Eine Aufrechnungsdifferenz aus der Schuldenkonsolidierung kann sowohl von aktiver als auch von passiver Natur 
sein und kann eine „echte“ oder „unechte“ Differenz darstellen, die möglichst noch im betreffenden Einzelab-
schluss oder spätestens im Gesamtabschluss korrigiert werden müssen. Es handelt sich dann um „unechte“ 
Aufrechnungsdifferenzen, wenn z. B. fehlerhafte Buchungen vorliegen oder auch eine zeitverschobene Erfassung 
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von Geschäftsvorfällen bei den gemeindlichen Betrieben gegenüber der Verwaltung der Gemeinde stattfindet, z. 
B. wegen unterschiedlicher Abschlussstichtage.  
 
Die „echten“ Aufrechnungsdifferenzen entstehen aufgrund unterschiedlicher Bilanzierungs- und Bewertungsvor-
schriften oder durch die Ausübung von Wahlrechten. Zum Beispiel werden in der gemeindlichen Verwaltung die 
Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag passiviert, während sich für die entsprechenden Forderungen eines 
gemeindlichen Betriebes durch freiwillige oder gesetzlich vorgeschriebene Abwertungen niedrigere Wertansätze 
ergeben können. Auch durch unterschiedliche Abschlussstichtage können im Einzelfall Aufrechnungsdifferenzen 
entstehen. Derartige Aufrechnungsdifferenzen sind durch entsprechende Buchungen zu beseitigen, die je nach 
der Fallgestaltung ergebniswirksam oder auch ergebnisneutral sein können. In wesentlichen Fällen kann auch die 
Aufstellung eines Zwischenabschlusses durch den betreffenden gemeindlichen Betrieb geboten sein.   
 
 
1.3.2.3.2.3 Die Behandlung von Aufrechnungsdifferenzen   
 
Die Behandlung von Aufrechnungsdifferenzen ist bisher im Handelsrecht nicht ausdrücklich geregelt. Aus der 
Formulierung des § 303 Absatz 1 HGB („... sind wegzulassen”) kann allerdings gefolgert werden, dass eine voll-
ständige Eliminierung der „konzerninternen Forderungen und Verbindlichkeiten verlangt wird, sodass dieses auch 
für den gemeindlichen Gesamtabschluss gilt. Die „unechten“ Aufrechnungsdifferenzen sollen daher möglichst bei 
der Aufstellung der Kommunalbilanz II bereinigt werden und die „echten“ Aufrechnungsdifferenzen sollen im Ge-
samtabschluss mit den Gewinnrücklagen in der Gesamtbilanz verrechnet werden. Ein besonderer Ausweis der 
„echten“ Aufrechnungsdifferenzen in Form eines Korrekturbetrages im Bilanzbereich „Eigenkapital“ in der Ge-
samtbilanz soll nicht erfolgen.  
 
Für die gemeindliche Schuldenkonsolidierung ist es jedoch nicht erforderlich, dass sich die Forderungen und 
Verbindlichkeiten zwischen der gemeindlichen Verwaltung und zwischen den in die Vollkonsolidierung einbezo-
genen Betrieben in gleicher Höhe gegenüberstehen. Auch unterschiedliche oder einseitige Forderungen und 
Verbindlichkeiten sind im Rahmen der Schuldenkonsolidierung zu berücksichtigen. Wenn sich aber die Forderun-
gen und Verbindlichkeiten in gleicher Höhe gegenüberstehen, ist die Konsolidierung i.d.R. unproblematisch. Der 
Forderungsbetrag des einen gemeindlichen Betriebes und der Verbindlichkeitsbetrag eines anderen Betriebes 
werden mit gegensätzlichem Vorzeichen in die Summenbilanz eingestellt und dadurch insgesamt eliminiert. So 
heben sich die Posten gegenseitig auf. Die Saldierung ist erfolgsneutral und führt lediglich zu einer Verkürzung 
der Summe der Gesamtbilanz. 
 
 
1.3.2.3.3 Die Behandlung von unwesentlichen Beträgen 
 
Nach der Vorschrift des § 303 Absatz 2 HGB brauchen Ausleihungen und andere Forderungen, Rückstellungen 
und Verbindlichkeiten zwischen den in den gemeindlichen Gesamtabschluss einbezogenen Betrieben sowie 
entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten nicht weggelassen werden, wenn die wegzulassenden Beträge für 
die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde nur von untergeordneter Bedeutung sind. Durch diese Regelung 
kommt ausdrücklich der Grundsatz der Wesentlichkeit zur Anwendung. 
 
Bei der örtlichen Aufstellung des Gesamtabschlusses ist es deshalb notwendig, darüber eine Abwägung nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vorzunehmen. Sie muss in sich schlüssig und willkürfrei sein, sodass 
das Ergebnis aus objektiven Gegebenheiten logisch ableitbar ist. Die Wesentlichkeitsgrenze ist im Rahmen des 
Gesamtabschlusses der Gemeinde aus der Bedeutung des jeweiligen örtlichen Sachverhaltes abzuleiten. Sie ist 
außerdem davon abhängig, wie sich die wirtschaftlichen Entscheidungen und die daraus entstehenden Informati-
onen sich auf die Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses auswirken.  
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 50 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2597 

In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass mehrere Abweichungen für sich allein betrachtet als 
unwesentlich anzusehen sind, zusammen aber durchaus als wesentlich zu bewerten sind. Im Zweifelsfall ist er-
forderlich, zutreffende Informationen über die Abweichung zu erhalten, sodass ggf. für die notwendig gewordene 
Entscheidung eine überschlägige Ermittlung erforderlich werden kann. Die im Rahmen des Gesamtabschlusses 
zu gebenden Informationen sind dann als wesentlich anzusehen, wenn durch ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte 
oder unvollständige Darstellung die auf der Basis des Gesamtabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen der Abschlussadressaten beeinflussen können. Eine Relevanz ist daher z. B. anzunehmen, wenn die 
Informationen dadurch die Adressaten beeinflussen, dass sie ihnen bei der Beurteilung von vergangenen, aktuel-
len oder zukünftigen Ereignissen helfen oder ihre Beurteilung bestätigten oder korrigieren. Entscheidungsrelevan-
te Informationen sollen deshalb im gemeindlichen Gesamtabschluss ausgewiesen werden.  
 
 
1.3.2.4 Die Zwischenergebniseliminierung (§ 304 HGB) 
 
1.3.2.4.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Eine weitere Folge der Einheitstheorie für den gemeindlichen Gesamtabschluss ist, dass Lieferungen und Leis-
tungen zwischen den Betrieben der Gemeinde oder zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben 
nach Möglichkeit ergebnisneutral zu behandeln sind (vgl. § 304 HGB). Die Gewinne und Verluste der Gemeinde 
insgesamt werden erst durch einen Umsatz mit Dritten realisiert und sollen daher grundsätzlich auch erst zu die-
sem Zeitpunkt ertragswirksam werden. Bei dieser Vorschrift zur Eliminierung von Zwischenergebnissen handelt 
es sich um eine Bewertungsvorschrift, weil unterschiedliche Bewertungen in den betrieblichen Einzelabschlüssen 
und dem Einzelabschluss der gemeindlichen Verwaltung bei Geschäften zwischen diesen Einheiten vorgenom-
men worden sein können.  
 
Der Wertansatz von den in den Gesamtabschluss aufzunehmenden Vermögensgegenständen ist daher entspre-
chend um die aus den Umsätzen zwischen den gemeindlichen Betrieben entstandenen Gewinne oder Verluste zu 
korrigieren. So sind mit Gewinnaufschlag von dem dem Konsolidierungskreis zugehörigen gemeindlichen Betrie-
ben veräußerte Gegenstände, unabhängig von der buchhalterischen Berücksichtigung in den Einzelabschlüssen, 
im Gesamtabschluss weiterhin so zu behandeln, als hätten sie den ersten der an diesem innergemeindlichen 
Austausch beteiligten Betriebe niemals verlassen bzw. wären lediglich von einer Betriebsabteilung in eine andere 
umgesetzt worden. Die Regelung des § 304 HGB, die in der Fassung des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 
1897 (RGBl. S. 105), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. August 2002 (BGBl. I S. 3412), anzuwenden ist, hat 
folgenden Wortlaut (vgl. Abbildung). 
 

 
Der § 304 HGB (Stand: 2009) 

 
 

Behandlung der Zwischenergebnisse 
 

(1) In den Konzernabschluss zu übernehmende Vermögensgegenstände, die ganz oder teilweise auf Lieferungen 
oder Leistungen zwischen in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen beruhen, sind in der Konzernbi-
lanz mit einem Betrag anzusetzen, zu dem sie in der auf den Stichtag des Konzernabschlusses aufgestellten 
Jahresbilanz dieses Unternehmens angesetzt werden könnten, wenn die in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen auch rechtlich ein einziges Unternehmen bilden würden. 
 
(2) Absatz 1 braucht nicht angewendet zu werden, wenn die Behandlung der Zwischenergebnisse nach Absatz 1 
für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung ist. 
 

Abbildung 674 „Der § 304 HGB (Stand: 2009)“ 
 
Insgesamt gesehen soll eine Zwischenergebniseliminierung nur bei wesentlichen Sachverhalten durchgeführt 
werden, auch wenn im gemeindlichen Gesamtabschluss aufgrund der Einheitstheorie die Gemeinde wie eine 
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einzige wirtschaftliche Einheit und nicht wie eine einzige rechtliche Einheit dargestellt wird. Zu den Geschäften, 
bei denen der Buchwert eines Vermögensgegenstandes einen Gewinn oder einen Verlust beinhalten kann, kön-
nen z. B. die Veräußerung von Geschäftsanteilen und Grundstücken zwischen den gemeindlichen Betrieben 
gehören, die in den Gesamtabschluss der Gemeinde einbezogen worden sind. 
 
 
1.3.2.4.2 Das Entstehen der Zwischenergebnisse 
 
Mögliche Zwischenergebnisse entstehen durch eine Abweichung des Wertansatzes in der Einzelbilanz des be-
treffenden gemeindlichen Betriebes von dem in der Gesamtbilanz zulässigen Wertansatz, wobei dieser sich, je 
nach Ausübung von Ansatz- und Bewertungsvorschriften, zwischen dem Mindest- und Höchstwert bewegt. Dabei 
muss ein Vermögensgegenstand vorliegen, der zu bilanzieren ist. Er muss auf Lieferungen und Leistungen von 
gemeindlichen Betrieben innerhalb des Konsolidierungskreises beruhen und es muss ein Wertunterschied ge-
genüber den Anschaffungs- oder Herstellungskosten aus Gesamtabschlusssicht bestehen.  
 
Aus solchen Gegebenheiten kann sich sowohl ein Zwischengewinn als auch ein Zwischenverlust ergeben. Ein 
eliminierungspflichtiger Zwischengewinn ergibt sich demnach, wenn der Einzelabschlusswert den „Konzern-
höchstwert“ überschreitet (und zwar in eben dieser Höhe). Darüber hinaus ist die Differenz zwischen „Konzern-
höchst- und -mindestwert“ ganz oder teilweise als Zwischengewinn eliminierungsfähig. Ist der Einzelabschluss-
wert kleiner als der „Konzernmindestwert“, ergibt sich in der Höhe der Differenz ein eliminierungsfähiger Zwi-
schenverlust.  
 
 
1.3.2.4.3 Die Eliminierung der Zwischenergebnisse 
 
Die Differenz zwischen „Konzernhöchst- und -mindestwert“ kann ganz oder teilweise als Zwischenverlust elimi-
niert werden. Im Ergebnis wird durch Eliminierung der Zwischengewinne der „Konzernjahreserfolg“ verringert, 
durch Eliminierung der Zwischenverluste wird er erhöht. Zu beachten ist, dass das Ergebnis des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses des Geschäftsjahres jeweils nur durch die Veränderungen der in den Beständen des Ge-
schäftsjahres enthaltenen Zwischenergebnisse beeinflusst wird.  
 
Die den Vorjahren zuzurechnenden Beträge haben das Jahresergebnis bereits in ihrem Entstehungsjahr beein-
flusst und können mit dem Gewinn- bzw. Verlustvortrag, den Gewinnrücklagen oder mit einem Sonderposten in 
der Gesamtbilanz verrechnet werden. Sie haben erst dann wieder Auswirkungen auf das gemeindliche Ergebnis, 
wenn die betreffenden Vermögensgegenstände an Dritte („Konzernfremde“) veräußert worden sind. Erst dann tritt 
auch eine Ergebnisrealisierung im gemeindlichen Gesamtabschluss ein. 
 
 
1.3.2.4.4 Ausnahmen für die Zwischenergebniseliminierung 
 
Nach der Vorschrift des § 304 Absatz 2 HGB brauchen in den Gesamtabschluss zu übernehmende Vermögens-
gegenstände, die ganz oder teilweise auf Lieferungen oder Leistungen zwischen in den Gesamtabschluss einbe-
zogenen Unternehmen beruhen, in der Gesamtbilanz nicht angesetzt werden, wenn die Behandlung der daraus 
entstehenden Zwischenergebnisse für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden 
Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde nur von untergeordneter Be-
deutung ist.  
 
Durch diese Regelung kommt ausdrücklich der Grundsatz der Wesentlichkeit zur Anwendung. Bei der örtlichen 
Aufstellung des Gesamtabschlusses ist es deshalb notwendig, darüber eine Abwägung nach vernünftiger kauf-
männischer Beurteilung vorzunehmen. Sie muss in sich schlüssig und willkürfrei sein, sodass das Ergebnis aus 
objektiven Gegebenheiten logisch ableitbar ist. Die Wesentlichkeitsgrenze ist im Rahmen des Gesamtabschlus-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 50 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2599 

ses der Gemeinde aus der Bedeutung des jeweiligen örtlichen Sachverhaltes abzuleiten. Sie ist außerdem davon 
abhängig, wie sich die wirtschaftlichen Entscheidungen und die daraus entstehenden Informationen sich auf die 
Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses auswirken.  
 
Die gemeindliche Zwischenergebniseliminierung kann daher z. B. auch unterbleiben, wenn die Lieferungen oder 
die Leistungen zu üblichen Marktbedingungen vorgenommen worden ist und die Ermittlung des Wertansatzes 
einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde. Die Beurteilung hat sich immer auf den Gesamtbetrag 
nicht eliminierter Zwischenergebnisse zu erstrecken und nicht auf den sich für den einzelnen gemeindlichen Be-
trieb ergebenden Betrag. 
 
 
1.3.2.5 Die Aufwands- und Ertragskonsolidierung (§ 305 HGB) 
 
1.3.2.5.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses sind für die gemeindliche Gesamtergebnis-
rechnung die Aufwendungen und Erträge dahingehend zu untersuchen, ob sie aus Leistungsbeziehungen zwi-
schen den gemeindlichen Betrieben oder zwischen der gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben des Voll-
konsolidierungskreises resultieren. Soweit dieser Sachverhalt gegeben ist, hat die Gemeinde eine Aufwands- und 
Ertragskonsolidierung durchzuführen. Das Ziel dieser Aufwands- und Ertragskonsolidierung im Gesamtabschluss 
ist es, in der Gesamtergebnisrechnung nur diejenigen Aufwendungen und Erträge nach Art und Höhe abzubilden, 
die aus Transaktionen mit außerhalb des gemeindlichen Gesamtabschlusses stehenden Dritten resultieren.  
 
Der Anwendungsbereich der Aufwands- und Ertragskonsolidierung erstreckt sich dabei auf die Vollkonsolidierung 
und nicht auf die Equity-Konsolidierung. Der Gegenstand der Aufwands- und Ertragskonsolidierung ist die Sum-
menergebnisrechnung, die sich wiederum aus den jeweiligen angepassten Ergebnisrechnungen (ER II) der in die 
Vollkonsolidierung einbezogenen Betriebe und Verwaltung zusammensetzt. Die Regelung des § 305 HGB, die in 
der Fassung des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 105), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 
August 2002 (BGBl. I S. 3412), anzuwenden ist, hat folgenden Wortlaut (vgl. Abbildung). 

 
 

Der § 305 HGB (Stand: 2009) 
 
 

Aufwands- und Ertragskonsolidierung 
 
(1) In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sind  
1. bei den Umsatzerlösen die Erlöse aus Lieferungen und Leistungen zwischen den in den Konzernabschluss 

einbezogenen Unternehmen mit den auf sie entfallenden Aufwendungen zu verrechnen, soweit sie nicht als 
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen oder als andere aktivierte Eigenleistungen 
auszuweisen sind, 

2. andere Erträge aus Lieferungen und Leistungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-
nehmen mit den auf sie entfallenden Aufwendungen zu verrechnen, soweit sie nicht als andere aktivierte Ei-
genleistungen auszuweisen sind. 

 
(2) Aufwendungen und Erträge brauchen nach Absatz 1 nicht weggelassen zu werden, wenn die wegzulassen-
den Beträge für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung sind. 
 

Abbildung 675 „Der § 305 HGB (Stand: 2009)“ 
 
Die Notwendigkeit zur Aufwands- und Ertragskonsolidierung entsteht dabei aus der Einheitstheorie (Wirtschaftli-
che Einheit „Gemeinde“) und aus dem Realisationsprinzip als Bestandteil der GoB, denn in den Einzelabschlüs-
sen der gemeindlichen Verwaltung und der Betriebe der Gemeinde werden die Erträge und Aufwendungen nur 
aus der jeweiligen Einzelsicht erfasst und dargestellt, fast immer ohne Berücksichtigung der Erfordernisse des 
gemeindlichen Gesamtabschlusses. Aus Sicht des Gesamtabschlusses sind aber die Leistungsbeziehungen 
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zwischen den gemeindlichen Betrieben sowie der Verwaltung der Gemeinde wie ein innerbetrieblicher Leistungs-
austausch zu behandeln. Sie müssen deshalb im Rahmen dieses Konsolidierungsschrittes eliminiert werden. Die 
Aufwendungen des Leistungsbeziehenden und korrespondierend die Erträge des Leistungsabgebenden des 
Vollkonsolidierungskreises dürfen daher nicht in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen werden und sind im 
Einzelnen örtlich zu bestimmen.  
 
 
1.3.2.5.2 Die Durchführung der Aufwands- und Ertragskonsolidierung 
 
Für die Durchführung der Aufwands- und Ertragskonsolidierung im gemeindlichen Gesamtabschluss sollen die 
Bestimmungen des § 305 HGB zur Anwendung kommen. Danach sind die Erlöse aus Lieferungen und Leistun-
gen zwischen den in den Gesamtabschluss einbezogenen Betrieben und der gemeindlichen Verwaltung mit den 
auf sie entfallenden Aufwendungen zu verrechnen, sofern sie nicht als Erhöhung des Bestands an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen oder als aktivierte Eigenleistungen auszuweisen sind. Analog ist mit anderen Erträgen 
aus Lieferungen und Leistungen und die auf diese entfallenden Aufwendungen zu verfahren.  
 
Unter dem Begriff „Lieferungen und Leistungen“ sind z. B. betriebliche Beziehungen aufgrund von Kauf- und 
Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen zu verstehen. Die-
ses hat für den gemeindlichen Bereich zur Folge, dass auch die Steueraufwendungen und Steuererträge sowie 
die Transferleistungen in die notwendigen Eliminierungen einzubeziehen sind. Von der Gemeinde müssen des-
halb im Rahmen der Zusammenfassung und unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Einheit alle Leistungs-
beziehungen zwischen den in den örtlichen Vollkonsolidierungskreis der Gemeinde Einbezogenen dahingehend 
untersucht werden, ob sie aufzurechnen, umzugliedern oder gesondert auszuweisen sind.  
 
Aus der Abgrenzung der zu eliminierenden Erträge und Aufwendungen und der notwendigen Korrektur des 
Summenabschlusses im Rahmen der gemeindlichen Ertrags- und Aufwandskonsolidierung können sich ein Ab-
stimmungsbedarf zwischen den Betrieben der Gemeinde und der gemeindlichen Verwaltung ergeben. Es können 
sich aber auch ggf. Differenzen aus zeitlichen Gründen ergeben. Diese Differenzen können vermieden werden, 
wenn wegen der Buchungen der Geschäftsvorfälle bereits eine Abstimmung, spätestens aber bei der Aufstellung 
des Jahresabschlusses, vorgenommen wird (Saldenabstimmung).  
 
Diese Sachlage erfordert ggf. eine Rückmeldung der Buchungsstelle gegenüber dem Geschäftspartner und auch 
die Klärung der Frage, ob ein allgemeiner Buchungsschluss für die Gemeinde und ihre Betriebe festzulegen ist. 
Die Arten der Erträge und der Aufwendungen, die in der Gesamtergebnisrechnung auszuweisen sind, stellen 
dabei kein Kriterium dar, anhand dessen festgestellt werden kann, ob eine Aufwands- und Ertragskonsolidierung 
vorzunehmen ist. Die gemeindliche Gesamtergebnisrechnung enthält deshalb neben den Leistungsbeziehungen 
mit Dritten nur die „konzerninternen“ Aufwendungen und Erträge aus den Geschäftsvorfällen mit nicht voll zu 
konsolidierenden Betrieben der Gemeinde.  
 
 
1.3.2.5.3 „Konzerninterne“ Leistungsbeziehungen 
 
Bei der Gemeinde können vielfältige „konzerninterne“ Geschäftsvorfälle zwischen den in den örtlichen Konsolidie-
rungskreis einbezogenen Betrieben und der gemeindlichen Verwaltung bestehen, die ggf. aufzurechnen, umzu-
gliedern oder gesondert auszuweisen sind. Die o.a. Vorschrift enthält dazu jedoch keine ausdrückliche Aufzäh-
lung der vorzunehmenden Verrechnungen. Die Herstellung und der Verkauf einer Maschine durch einen ge-
meindlichen Betrieb an einen anderen gemeindlichen Betrieb wäre z. B. ein solcher Sachverhalt. In diesem Fall 
würde es sich aus der Gesamtsicht der Gemeinde um eine selbsterstellte Anlage handeln, die im Rahmen der 
Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses entsprechend zu verbuchen wäre.  
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Ein solcher gemeindlicher Sachverhalt würde, wenn er einen wesentlichen Sachverhalt darstellt, eine Eliminie-
rung eines Zwischenergebnisses erforderlich machen. Eine bloße Zusammenrechnung der Gewinn- und Verlust-
rechnungen aus den Einzelabschlüssen der gemeindlichen Betriebe wäre dann nicht mehr als ausreichend anzu-
sehen, sodass ggf. auch eine Umgliederung von den Umsatzerlösen oder ggf. den sonstigen betrieblichen Erträ-
gen zu den anderen aktivierten Eigenleistungen vorzunehmen wäre. Ob ein solcher Vorgang örtlich zwingend 
vorzunehmen ist, muss auch unter Beachtung des Wesentlichkeits- und des Wirtschaftlichkeitsprinzips von der 
Gemeinde eigenverantwortlich entschieden werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Informationsnutzen für 
die Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses die Kosten für die Durchführung solcher Konsolidie-
rungsmaßnahmen übersteigen sollte.  
 
Bei gemeindlichen Geschäftsvorfällen, bei denen ein gemeindlicher Betrieb eine Leistung für die Verwaltung der 
Gemeinde erbringt, sind diese Vorgänge zu betrachten und zu bewerten. In solchen Fällen entsteht ein Leis-
tungsaustausch, der umsatzsteuerrechtlich relevant ist, sodass im Zahlungsbetrag der gemeindlichen Verwaltung 
an den Betrieb ein Umsatzsteueranteil enthalten ist. Der gemeindliche Betrieb teilt im Regelfall den erhaltenen 
Betrag in einen Ertrag (Leistungspreis) und einen durchlaufenden Posten (Umsatzsteuer) auf, um den Steueran-
teil an das Finanzamt abzuführen (Umsatzsteuerschuld), z. B. bei Energielieferungen.  
 
Für die Gemeinde dagegen stellt der zu leistende Auszahlungsbetrag in vollem Umfang Aufwand dar. In solchen 
gemeindlichen Geschäftsvorfällen bedarf die Umsatzsteuer keiner besonderen Behandlung, denn sie kann unmit-
telbar als Steuerschuld der Gemeinde betrachtet werden, auch wenn der letztlich der Steuerpflichtige gegenüber 
dem Finanzamt nicht die gemeindliche Verwaltung, sondern der gemeindliche Betrieb ist. Die entstehenden Auf-
rechnungsdifferenzen müssen nicht im Rahmen der Aufwands- und Ertragskonsolidierung eliminiert werden. 
 
 
1.3.2.5.4 Ausnahmen für die Aufwands- und Ertragskonsolidierung 
 
Nach der Vorschrift des § 305 Absatz 2 HGB brauchen Aufwendungen und Erträge nach der Aufwands- und 
Ertragskonsolidierung nach Absatz 1 nicht weggelassen zu werden, wenn die wegzulassenden Beträge für die 
Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzgesamtlage der Gemeinde nur von untergeordneter Bedeutung sind. Durch diese Regelung kommt 
hier ausdrücklich der Grundsatz der Wesentlichkeit zur Anwendung. Bei der örtlichen Aufstellung des Gesamtab-
schlusses ist es deshalb notwendig, darüber eine Abwägung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung vor-
zunehmen. Sie muss in sich schlüssig und willkürfrei sein, sodass das Ergebnis aus objektiven Gegebenheiten 
logisch ableitbar ist.  
 
Die Wesentlichkeitsgrenze ist im Rahmen des Gesamtabschlusses der Gemeinde aus der Bedeutung des jewei-
ligen örtlichen Sachverhaltes abzuleiten. Sie ist außerdem davon abhängig, wie sich die wirtschaftlichen Ent-
scheidungen und die daraus entstehenden Informationen sich auf die Adressaten des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses auswirken. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass mehrere Abweichungen für 
sich allein betrachtet als unwesentlich anzusehen sind, zusammen aber durchaus als wesentlich zu bewerten 
sind. Im Zweifelsfall ist erforderlich, zutreffende Informationen über die Abweichung zu erhalten, sodass ggf. für 
die notwendig gewordene Entscheidung eine überschlägige Ermittlung erforderlich werden kann.  
 
Die im Rahmen des Gesamtabschlusses zu gebenden Informationen sind dann als wesentlich anzusehen, wenn 
durch ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte oder unvollständige Darstellung die auf der Basis des Gesamtab-
schlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Abschlussadressaten beeinflussen können. Eine 
Relevanz ist daher z. B. anzunehmen, wenn die Informationen dadurch die Adressaten beeinflussen, dass sie 
ihnen bei der Beurteilung von vergangenen, aktuellen oder zukünftigen Ereignissen helfen oder ihre Beurteilung 
bestätigten oder korrigieren. Entscheidungsrelevante Informationen sollen deshalb im gemeindlichen Gesamtab-
schluss ausgewiesen werden.  
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1.3.2.5.5 Die Übersicht über betriebsbezogene Leistungsbeziehungen  
 
Der Vorbericht zum gemeindlichen Haushaltsplan sollte auch eine ausreichende Auskunft über die Leistungsbe-
ziehungen der gemeindlichen Verwaltung zu ihren Betrieben geben. Derartige Leistungsbeziehungen verursa-
chen in unterschiedlicher Weise gemeindliche Aufwendungen, z. B. für Sachleistungen und Dienstleistungen oder 
Transferaufwendungen, die in den betreffenden Teilplänen veranschlagt worden sind. Für die Beurteilung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft und für deren Adressaten stellen die Informationen über Leistungsbeziehun-
gen in der wirtschaftlichen Einheit "Gemeinde" eine wesentliche Auskunft dar, denn bei diesen Aufwendungen 
besteht nur ein eingeschränkter "Nutzerkreis". Entsprechend gilt diese Sachlage auch für Erträge, die von der 
Gemeinde aufgrund der betriebsbezogenen Leistungen erzielt werden können. Es besteht daher ein Bedarf, im 
Vorbericht eine zusammenfassende Übersicht darüber zu geben. Das nachfolgende Schema soll dazu einen 
Einstieg bieten (vgl. Abbildung).  
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Abbildung 676 „Die betriebsbezogenen Leistungsbeziehungen“ 
 
Diese Übersicht im Vorbericht steht jedoch nicht für sich allein, sondern kann in entsprechender Weise auch im 
Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses als Anlage dem Anhang beigefügt werden (vgl. § 44 GemHVO 
NRW).  Insbesondere kann die Übersicht die Grundlageninformationen für die im Rahmen des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses vorzunehmende Aufwands- und Ertragskonsolidierung bieten (vgl. § 50 GemHVO NRW 
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i.V.m. § 305 HGB). Sie gewährt daher nicht nur einen besonderen Einblick in die gemeindliche Haushaltswirt-
schaft, sondern unterstützt auch die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses. Die Übersicht über 
betriebsbezogene Leistungsbeziehungen soll von der Gemeinde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnis-
se näher ausgestaltet werden. So könnten je nach Bedeutung auch die Leistungsbeziehungen zu einzelnen Be-
trieben, die dann zu benennen wären, in die Übersicht aufgenommen werden.  
 
 
1.3.2.6 Die latenten Steuern (§ 306 HGB) 
 
Für den gemeindlichen Gesamtabschluss ist auf die Vorgabe eines Ausweises von latenten Steuern verzichtet 
worden. Die Vorschrift des § 306 HGB findet daher keine Anwendung. Die Ermittlung der latenten Steuern stellt 
im gemeindlichen Bereich ein wesensfremdes Element dar und ist im Rahmen des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses von nachrangiger Bedeutung. Es ist Aufgabe des gemeindlichen Gesamtabschlusses die Gemeinde 
als wirtschaftliche Einheit darzustellen. Dazu gehört nach Ziel und Zweck des gemeindlichen Gesamtabschlusses 
nicht zwingend, die Gemeinde gleichzeitig als „fiktive“ rechtliche Einheit abzubilden. Nur auf einer fiktiven rechtli-
chen Einheit bauen aber die zu bilanzierende Steuerpflicht und die mögliche Steuerabgrenzung auf.  
 
Gegen eine nach der HGB-Vorschrift vorzunehmende Steuerabgrenzung im gemeindlichen Gesamtabschluss 
spricht außerdem, dass die Gemeinde (gemeindliche Verwaltung) in einem erheblichen Umfang nicht nur Steuer-
berechtigter gegenüber Dritten, sondern auch gegenüber ihren gemeindlichen Betrieben ist. Die Gemeinde ist z.  
B. gesetzlich ermächtigt worden, die Gewerbesteuer von den stehenden gewerblichen Betrieben als Gemeinde-
steuer zu erheben, die auf dem Gemeindegebiet eine Betriebsstätte unterhalten (vgl. §§ 1 ff. GewStG).  
 
Für die Ermittlung der latenten Steuern bestehen zudem erhebliche Schwierigkeiten. Diese entstehen z. B. 
dadurch, dass die gemeindliche Verwaltung nur für Teilaufgaben steuerpflichtig ist, die dann wegen der allgemei-
nen Steuerpflicht in der steuerrechtlichen Betriebsform „Betrieb gewerblicher Art (BGA) geführt werden müssen. 
Solche BGA stellen aber keine gemeinderechtliche Organisationsform dar, sondern nur eine steuerrechtliche 
Konstruktion aus der Steuerpflicht der gemeindlichen Verwaltung heraus. Dagegen sind die gemeindlichen Be-
triebe i.d.R. bereits aus ihrer Geschäftstätigkeit heraus gegenüber dem Staat steuerpflichtig.  
 
Vor diesem Hintergrund ist es als sachgerecht und vertretbar anzusehen, auf die fiktive Betrachtung der Gemein-
de als Gesamtssteuerpflichtiger (gemeindliche Verwaltung und gemeindliche Betriebe) im gemeindlichen Ge-
samtabschluss und damit auf die Anwendung des § 306 HGB zu verzichten. Für den gemeindlichen Bereich ist 
sehr zweifelhaft, ob der bei einer Anwendung der Vorschrift entstehende Aufwand und die dafür erforderliche 
Fachkenntnis zur Feststellung einer aktiven oder passiven Steuerabgrenzung zu einer wesentlichen Verbesse-
rung des durch den gemeindlichen Gesamtabschluss zu vermittelnden Bildes über die wirtschaftliche Gesamtlage 
der Gemeinde führen würde. 
 
 
1.3.2.7 Die Anteile anderer Gesellschafter (§ 307 HGB) 
 
1.3.2.7.1 Die Grundlagen 
 
Die Gemeinde ist in einer Vielzahl von Beteiligungen nicht der alleinige Eigentümer oder Gesellschafter von ge-
meindlichen Betrieben, sondern verfügt oftmals nur über einen Anteilsbesitz zwischen 50 und 100 %. Dieser 
Sachverhalt kann im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses nicht außer Betracht bleiben, denn bei der 
Vollkonsolidierung nach § 301 HGB werden die Vermögenswerte und Schulden solcher gemeindlicher Betriebe 
vollständig in der gemeindlichen Gesamtbilanz angesetzt.  
 
Für die Anteile der anderen Gesellschafter an den gemeindlichen Betrieben sind deshalb in der gemeindlichen 
Gesamtbilanz und in der Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde besondere Ausgleichsposten anzusetzen. Zu 
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dem besonderen Bilanzposten in der gemeindlichen Gesamtbilanz und zu der besonderen Position in der ge-
meindlichen Gesamtergebnisrechnung müssen im Gesamtanhang die notwendigen Erläuterungen über die Betei-
ligungsverhältnisse und die örtliche Ermittlung der Anteile anderer Gesellschafter gegeben werden. Die Regelung 
des § 307 HGB, die in der Fassung des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 105), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102), anzuwenden ist, hat folgenden Wortlaut (vgl. Abbildung). 
 

 
Der § 307 HGB (Stand: 2009) 

 
 

Anteile anderer Gesellschafter 
 

(1) In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sind  
1. bei den Umsatzerlösen die Erlöse aus Lieferungen und Leistungen zwischen den in den Konzernabschluss 

einbezogenen Unternehmen mit den auf sie entfallenden Aufwendungen zu verrechnen, soweit sie nicht als 
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen oder als andere aktivierte Eigenleistungen 
auszuweisen sind, 

2. andere Erträge aus Lieferungen und Leistungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-
nehmen mit den auf sie entfallenden Aufwendungen zu verrechnen, soweit sie nicht als andere aktivierte Ei-
genleistungen auszuweisen sind. 

 
(2) Aufwendungen und Erträge brauchen nach Absatz 1 nicht weggelassen zu werden, wenn die wegzulassen-
den Beträge für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung sind. 
 

Abbildung 677 „Der § 307 HGB (Stand: 2009)“ 
 
 
1.3.2.7.2 Die Bildung eines Ausgleichspostens  
 
Im Rahmen der Vollkonsolidierung werden sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden der voll zu konsoli-
dierenden Betriebe in den gemeindlichen Gesamtabschluss einbezogen, unabhängig von den Anteilen, die ande-
ren Gesellschaftern zustehen. Als solche Anteile an einem gemeindlichen Betrieb gelten dabei die Anteile, die 
nicht von der Gemeinde gehalten werden und ihr auch nicht zuzurechnen sind. Im in der gemeindlichen Gesamt-
bilanz auszuweisenden Eigenkapital müssen aber die tatsächlichen Beteiligungsverhältnisse berücksichtigt wer-
den. Von der Gemeinde ist daher im Eigenkapital in der gemeindlichen Gesamtbilanz ein „Ausgleichsposten für 
die Anteile der anderen Gesellschafter“ in Höhe ihres Anteils am Eigenkapital anzusetzen.  
 
Dieser Bilanzposten berührt das gesamte Eigenkapital und ist nach dem Posten „Gesamtjahresergebnis“ und 
unter der entsprechenden Bezeichnung, d. h. unter der Bezeichnung „Gesamtjahresüberschuss“ oder „Gesamt-
jahresfehlbetrag“, gesondert auszuweisen (vgl. § 307 Absatz 1 HGB). Ein solcher gesonderter Ansatz der Anteile 
von Minderheitsgesellschaftern in der Gesamtbilanz zeigt, dass die Gemeinde nicht die volle Verfügungsgewalt 
über die betreffenden gemeindlichen Betriebe hat und deren Vermögen und Schulden anteilig Dritten zuzurech-
nen sind. Mit den betreffenden Angaben in der Gesamtbilanz wird ein Informationserfordernis der Adressaten des 
gemeindlichen Gesamtabschlusses erfüllt. 
 
 
1.3.2.7.3 Der Ausweis einer gesonderten Ergebnisposition 
 
In der gemeindlichen Gesamtergebnisrechnung ist der im Gesamtjahresergebnis enthaltene, aber anderen Ge-
sellschaftern zustehende Gesamtjahresüberschuss oder der auf diese Beteiligten entfallende Gesamtjahresver-
lust, nach dem Posten "Gesamtjahresergebnis" und unter der Bezeichnung „Anderen Gesellschaftern zuzurech-
nendes Ergebnis“ gesondert auszuweisen (vgl. § 307 Absatz 2 HGB). Wegen des zu beachtenden Saldierungs-
verbots kommt für den gesonderten Ausweis entweder die Positionsbezeichnung „Anderen Gesellschaftern zuzu-
rechnender Gewinn“ oder die Positionsbezeichnung „Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Verlust“ in Be-
tracht. Dem gesonderten Ausweis in der gemeindlichen Gesamtergebnisrechnung werden dabei die Beteili-
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gungsanteile der Dritten am jeweiligen gemeindlichen Betrieb während des Geschäftsjahres zugrunde gelegt, 
sodass deshalb keine vorherige Berücksichtigung der Anteile als Ertrag oder Aufwand zulässig ist. 
 
Die unter der Ergebnisposition zu erfassenden Beträge werden auf der Grundlage der auf das Gemeindehaus-
haltsrecht angepassten Jahresabschlüsse der gemeindlichen Betriebe (GB II) ermittelt, weil die anderen Gesell-
schafter an den jeweiligen Betrieben und nicht an der Gemeinde beteiligt sind. Die Beträge stellen daher ihre 
Anteile am Jahresergebnis des jeweiligen Betriebes dar, das in die gemeindliche Vollkonsolidierung einbezogen 
worden ist. Sie stellen deshalb keinen nach ihren Beteiligungsverhältnissen bemessenen Anteil am Gesamtjah-
resergebnis der Gemeinde dar.  
 
Die Berechnung des einzelnen Betrages ist dabei unter Berücksichtigung der Beteiligungsverhältnisse vorzuneh-
men, die der Berechnung des in der gemeindlichen Bilanz anzusetzenden Ausgleichspostens für andere Gesell-
schafter zugrunde gelegt worden sind. Es besteht aber durch den Ausweis des den anderen Gesellschaftern 
zuzurechnenden Ergebnisses keine Erfüllungspflicht oder ein Anspruch für die Gemeinde gegenüber den Dritten. 
Mit den betreffenden Angaben in der Gesamtergebnisrechnung wird vielmehr ein Informationserfordernis der 
Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses erfüllt. 
 
 
1.4 Die Bewertungsvorschriften 
 
1.4.1 Die einheitliche Bewertung (§ 308 HGB) 
 
1.4.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Im Gesamtabschluss der Gemeinde ist die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der einbezogenen 
gemeindlichen Betriebe so darzustellen, als ob diese Betriebe zusammen mit der Verwaltung der Gemeinde eine 
einzige wirtschaftliche und rechtliche Einheit wären (wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde). Damit soll ge-
währleistet werden, dass der Gesamtabschluss ein aus den Jahresabschlüssen der Verwaltung und der einbezo-
genen gemeindlichen Betriebe abgeleiteter eigenständiger Abschluss der gesamten wirtschaftlichen Einheit „Ge-
meinde“ ist. Es besteht bei den Gemeinden dafür keine Unmöglichkeit, auch wenn sich das handelsrechtliche 
Wertkonzept vom Wertkonzept des NKF in einigen Punkten unterscheidet. Gleichwohl ist es sinnvoll, eine einheit-
liche Bewertung und Bilanzierung vorzunehmen, denn die Bindung zwischen der gemeindlichen Verwaltung und 
den gemeindlichen Betrieben wird mit der gemeindlichen Aufgabenerfüllung gesetzt. In diesen Rahmen werden 
die unterschiedlichen Organisationseinheiten der Gemeinde eingebunden und umklammert.  
 
Diese Vorgabe hat zur Folge, dass im Gesamtabschluss gleiche Sachverhalte nicht unterschiedlich behandelt 
werden dürfen, sodass z. B. Vermögensgegenstände der gleichen Art und Funktion sowie Alter oder Schulden, 
bei denen die gleichen wertbeeinflussenden Bedingungen vorliegen, nach den gleichen Kriterien zu bewerten und 
im gemeindlichen Gesamtabschluss anzusetzen sind. In den Fällen, in denen die im Gesamtabschluss auf die 
Vermögensgegenstände und Schulden angewandten Bewertungsmethoden von denen abweichen, die im ge-
meindlichen Jahresabschluss angewandt wurden, bedarf es zusätzlicher Angaben im Gesamtanhang. Dabei ist 
u.a. zu beachten, dass nicht alle Bewertungsmethoden auch Bewertungswahlrechte beinhalten. Die Regelung 
des § 308 HGB, die in der Fassung des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 105), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102), anzuwenden ist, hat folgenden Wortlaut (vgl. Abbildung). 
 

 
Der § 308 HGB (Stand: 2009) 

 
 

Einheitliche Bewertung 
 

(1) Die in den Konzernabschluss nach § 300 Abs. 2 übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden der 
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Der § 308 HGB (Stand: 2009) 

 
in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen sind nach den auf den Jahresabschluss des Mutterunter-
nehmens anwendbaren Bewertungsmethoden einheitlich zu bewerten. Nach dem Recht des Mutterunternehmens 
zulässige Bewertungswahlrechte können im Konzernabschluss unabhängig von ihrer Ausübung in den Jahresab-
schlüssen der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen ausgeübt werden. Abweichungen von den 
auf den Jahresabschluss des Mutterunternehmens angewandten Bewertungsmethoden sind im Konzernanhang 
anzugeben und zu begründen. 
 
(2) Sind in den Konzernabschluss aufzunehmende Vermögensgegenstände oder Schulden des Mutterunterneh-
mens oder der Tochterunternehmen in den Jahresabschlüssen dieser Unternehmen nach Methoden bewertet 
worden, die sich von denen unterscheiden, die auf den Konzernabschluss anzuwenden sind oder die von den 
gesetzlichen Vertretern des Mutterunternehmens in Ausübung von Bewertungswahlrechten auf den Konzernab-
schluss angewendet werden, so sind die abweichend bewerteten Vermögensgegenstände oder Schulden nach 
den auf den Konzernabschluss angewandten Bewertungsmethoden neu zu bewerten und mit den neuen Wertan-
sätzen in den Konzernabschluss zu übernehmen. Wertansätze, die auf der Anwendung von für Kreditinstitute 
oder Versicherungsunternehmen wegen der Besonderheiten des Geschäftszweigs geltenden Vorschriften beru-
hen, dürfen beibehalten werden; auf die Anwendung dieser Ausnahme ist im Konzernanhang hinzuweisen. Eine 
einheitliche Bewertung nach Satz 1 braucht nicht vorgenommen zu werden, wenn ihre Auswirkungen für die 
Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung sind. Darüber hinaus sind Abweichungen in Ausnahmefäl-
len zulässig; sie sind im Konzernanhang anzugeben und zu begründen. 
  

Abbildung 678 „Der § 308 HGB (Stand: 2009)“ 
 
Für die einheitliche Bilanzierung und Bewertung der in den Gesamtabschluss einbezogenen Vermögensgegen-
stände und Schulden soll das für die Gemeinde als öffentliche Muttereinheit geltende Recht zur Anwendung 
kommen, sodass alle Einzelabschlüsse, die in den Gesamtabschluss einbezogen werden, auf dem gleichen 
rechtlichen Rahmen aufgebaut sein müssen. Diese allgemein geltende Grundlage für den gemeindlichen Ge-
samtabschluss führt zu der Vorgabe, dass die in den Gesamtabschluss nach § 300 Absatz 2 HGB übernomme-
nen Vermögensgegenstände und Schulden der einbezogenen gemeindlichen Betriebe nach den auf den Jahres-
abschluss der Gemeinde anwendbaren Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einheitlich zu bewerten und 
anzusetzen sind (vgl. § 308 HGB).  
 
Nur bei Vermögensgegenständen, die wegen besonderer Sachverhalte, z. B. wegen standortbezogener, bran-
chenbezogener oder betriebsspezifischer Bedingungen oder anderen wertbeeinflussenden Faktoren durch einen 
gemeindlichen Betrieb anders genutzt werden, kann auf eine Anpassung des durch einen gemeindlichen Betrieb 
bestimmten Vermögenswert verzichtet werden. Außerdem können die Bewertungswahlrechte der Gemeinde im 
Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses neu ausgeübt werden. Diese Möglichkeit um-
fasst jedoch nicht eine neue Ausübung des Ermessens durch die Gemeinde.  
 
 
1.4.1.2 Die Bewertungspflicht 
 
Die in den gemeindlichen Gesamtabschluss nach § 300 Absatz 2 HGB übernommenen Vermögensgegenstände 
und Schulden der einbezogenen gemeindlichen Betriebe müssen nach den auf den Jahresabschluss der ge-
meindlichen Verwaltung anwendbaren Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einheitlich zu bewertet und an-
gesetzt werden sind. Diese Vorgabe hat zur Folge, dass im Gesamtabschluss gleiche Sachverhalte nicht unter-
schiedlich behandelt werden dürfen. Nach der im gemeindlichen Gesamtabschluss anzuwendenden Vorschrift 
des § 308 Absatz 2 Satz 1 HGB besteht eine grundsätzliche Neubewertungspflicht, wenn die in den Gesamtab-
schluss aufzunehmenden Vermögensgegenstände oder Schulden im Jahresabschluss des betreffenden ge-
meindlichen Betriebes anders bewertet worden sind, als es die Bewertungsmethoden, die für den gemeindlichen 
Gesamtabschluss bestehen, vorsehen.  
 
Die aus den für den Gesamtabschluss anzuwendenden Bewertungsmethoden ermittelten neuen Wertansätze 
sind dann in den Gesamtabschluss zu übernehmen. Die Vorgabe soll eine einheitliche Bewertung aller Vermö-
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gensgegenstände oder Schulden im gemeindlichen Gesamtabschluss gewährleisten. Die Vorschrift des § 308 
HGB sieht jedoch auch Ausnahmen von der einheitlichen Bewertung vor. Einige wichtige Unterschiede aufgrund 
der haushaltsrechtlichen Vorschriften und der HGB-Vorschriften werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Unterschiede bei Ansatz und Bewertung im Einzelabschluss 

 
 

BILANZIELLER  
SACHVERHALT 

 
REGELUNG 

IM HGB 

 
REGELUNG 

IM NKF 

 
Abzinsung 

von Rückstellungen 
 

 
Abzinsung bei Rückstellungen mit 
einer Restlaufzeit von mehr als 
einem Jahr (vgl. § 253 Absatz 2 
HGB). 
 

 
Verbot der Abzinsung; 
Ausnahme: Pensionsrückstellungen 
(vgl. § 36 Absatz 1 GemHVO NRW). 

 
Herstellungskosten 
(Pflichtbestandteile) 

 

 
Materialkosten, Fertigungskosten, 
Sonderkosten der Fertigung,  
Angemessene Teile der Materialge-
meinkosten, angemessene Teile der 
Fertigungsgemeinkosten, angemes-
sene Teile des Werteverzehrs des 
Anlagevermögens soweit durch die 
Fertigung veranlasst (vgl. § 255 
Absatz 2 Satz 2 HGB). 
 

 
Materialkosten, Fertigungskosten, 
Sonderkosten der Fertigung (vgl. § 
33 Absatz 3 Satz 2 GemHVO NRW).  
 

 
Herstellungskosten 
(Wahlbestandteile) 

 

 
Angemessene Kosten der allgemei-
nen Verwaltung, Angemessene 
Aufwendungen für soziale Einrich-
tungen des Betriebes, für freiwillige 
soziale Leistungen und für die be-
triebliche Altersversorgung (vgl. § 
255 Absatz 2 Satz 3 HGB). Zinsen 
für Fremdkapital zur Finanzierung 
der Herstellung und im Zeitraum der 
Herstellung (vgl. § 255 Absatz 3 
HGB). 
  

 
Notwendige Materialgemeinkosten, 
notwendige Fertigungsgemeinkosten 
(vgl. § 33 Absatz 3 Satz 3 GemHVO 
NRW). 

 
Pensionsrückstellungen 

 

 
Ansatzwahlrecht für Zusagen vor 
dem 01.01.1987 (vgl. Art. 28 Absatz 
1 EGHGB) 
 

 
Vollständiger Ansatz der beamten-
rechtlichen Verpflichtungen (vgl. § 36 
Absatz 1 Satz 1 GemHVO NRW). 

 
Rückstellungen 
für unterlassene 
Instandhaltungen 

 

 
Ansatz von Rückstellungen, wenn 
Instandhaltungen im folgenden Ge-
schäftsjahr innerhalb von drei Mona-
ten nachgeholt werden (vgl. § 249 
Absatz 1 Nummer 1 HGB). 
 

 
Ansatz von Rückstellungen, wenn 
Nachholung hinreichend konkret 
beabsichtigt ist (vgl. § 36 Absatz 3 
GemHVO NRW). 
 

 
Wertaufholung 
bei vorherigen 

außerplanmäßigen 
Abschreibungen 

 

 
Wertaufholungsgebot für alle Vermö-
gensgegenstände (vgl. § 253 Absatz 
5 Satz 1 HGB). 

 
Wertaufholungsgebot für die Vermö-
gensgegenstände des Anlagevermö-
gens (vgl. § 35 Absatz 8 Satz 1 
GemHVO NRW). 

Erhaltene 
Zuwendungen 

für Investitionen 
 

 
Wahlrecht: Absetzung von den AHK 
oder sofortige erfolgswirksame Ver-
einnahmung oder Passierung eines 
Sonderpostens (keine HGB-
Regelung) 
 

 
Passierung eines Sonderpostens 
(vgl. § 43 Absatz 5 Satz 1 GemHVO 
NRW). 

Abbildung 679 „Unterschiede bei Ansatz und Bewertung im Einzelabschluss“ 
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1.4.1.3 Ausnahmen von der Neubewertungspflicht 
 
1.4.1.3.1 Ausnahmen nach § 308 Absatz 2 Satz 2 HGB 
 
Nach § 308 HGB sind Ausnahmen von der einheitlichen Bewertung möglich, z. B. wegen der Besonderheiten 
einzelner Geschäftszweige. In der Vorschrift werden dazu nur die Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen 
ausdrücklich erwähnt. Eine Ausnahme von der einheitlichen Bewertungspflicht dürfte für Krankenhäuser und 
Pflegeeinrichtungen, für die besondere Buchführungspflichten bestehen, sachgerecht sein, wenn diese als ge-
meindliche Betriebe in den Gesamtabschluss einzubeziehen und nach den Vorschriften des § 50 GemHVO NRW 
voll zu konsolidieren sind.  
 
Eine allgemeine Regelung jedoch, dass in den Fällen, in denen für Posten der Bilanz unterschiedliche Vorschrif-
ten für die Gemeinde und die gemeindlichen Betriebe bestehen, diese Gegebenheit für die Aufstellung des Ge-
samtabschlusses unerheblich sei, dürfte den Zwecken und Zielen des gemeindlichen Gesamtabschlusses sowie 
der damit verbundenen Einheitstheorie zuwiderlaufen. In besonderen Einzelfällen würde eine entsprechende 
Anwendung der Ausnahmeregelung für bestimmte gemeindliche Betriebe ermöglichen, dass die im Jahresab-
schluss des betreffenden Betriebes angewandten Bewertungsmethoden beibehalten werden dürfen, d. h. die aus 
betrieblichem Anlass ermittelten Wertansätze für betriebliche Vermögensgegenstände und Schulden dürfen in 
den gemeindlichen Gesamtabschluss übernommen werden. In solchen Fällen sind entsprechende Angaben im 
Gesamtanhang zu machen. 
 
 
1.4.1.3.2 Ausnahmen nach § 308 Absatz 2 Satz 3 HGB 
 
Auf die einheitliche Bewertung kann nach dieser Vorschrift dann verzichtet werden, wenn die Auswirkungen die 
Neubewertung für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde nur von untergeordneter Bedeutung sind. Durch diese 
Regelung kommt hier ausdrücklich der Grundsatz der Wesentlichkeit zur Anwendung. Bei der örtlichen Aufstel-
lung des Gesamtabschlusses ist es deshalb notwendig, darüber eine Abwägung nach vernünftiger kaufmänni-
scher Beurteilung vorzunehmen. Sie muss in sich schlüssig und willkürfrei sein, sodass das Ergebnis aus objekti-
ven Gegebenheiten logisch ableitbar ist. Die Wesentlichkeitsgrenze ist im Rahmen des Gesamtabschlusses der 
Gemeinde aus der Bedeutung des jeweiligen örtlichen Sachverhaltes abzuleiten. Sie ist außerdem davon abhän-
gig, wie sich die wirtschaftlichen Entscheidungen und die daraus entstehenden Informationen sich auf die Adres-
saten des gemeindlichen Gesamtabschlusses auswirken.  
 
In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass mehrere Abweichungen für sich allein betrachtet als 
unwesentlich anzusehen sind, zusammen aber durchaus als wesentlich zu bewerten sind. Im Zweifelsfall ist er-
forderlich, zutreffende Informationen über die Abweichung zu erhalten, sodass ggf. für die notwendig gewordene 
Entscheidung eine überschlägige Ermittlung erforderlich werden kann. Die im Rahmen des Gesamtabschlusses 
zu gebenden Informationen sind dann als wesentlich anzusehen, wenn durch ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte 
oder unvollständige Darstellung die auf der Basis des Gesamtabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen der Abschlussadressaten beeinflussen können.  
 
Eine Relevanz ist daher z. B. anzunehmen, wenn die Informationen dadurch die Adressaten beeinflussen, dass 
sie ihnen bei der Beurteilung von vergangenen, aktuellen oder zukünftigen Ereignissen helfen oder ihre Beurtei-
lung bestätigten oder korrigieren. Entscheidungsrelevante Informationen sollen deshalb im gemeindlichen Ge-
samtabschluss ausgewiesen werden. Für die Prüfung und Entscheidung, ob diese Ausnahme vor Ort zur Anwen-
dung kommen kann, können keine objektiven Kriterien zur Verfügung gestellt werden. Die Gemeinde, die von der 
Ausnahme Gebrauch machen will, muss ggf. eine überschlägige Neubewertung vornehmen, um die Auswirkung 
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der Abweichung unter Einbeziehung der örtlichen Verhältnisse besser abschätzen zu können. Kommt eine Aus-
nahme zur Anwendung, sind von der Gemeinde entsprechende Angaben im Gesamtanhang zu machen. 
 
 
1.4.1.3.3 Ausnahmen nach § 308 Absatz 2 Satz 4 HGB 
 
Die Vorschrift lässt über die bereits benannten Ausnahmen hinaus einen Verzicht auf die einheitliche Bewertung 
auch in besonderen Ausnahmefällen zu. Dazu werden aber keine Kriterien bestimmt, nach denen ein Ausnahme-
fall bestimmt werden soll. In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird das Vorliegen eines solchen Ausnahme-
falls dann angenommen, wenn die notwendigen Informationen über die wertbestimmenden Faktoren von Vermö-
gensgegenständen und Schulden nicht vorliegen bzw. für die Aufstellung des Abschlusses nicht erhältlich sind. 
Dazu wird angegeben, dass ein solcher Ausnahmefall, abhängig von der Gestaltung des Einzelfalles, der unter-
jährige Erwerb eines Tochterunternehmens sein könnte.  
 
Die Vorschrift für einen generellen Verzicht auf die einheitliche Bewertung von Vermögensgegenständen und 
Schulden der Gemeinde zu nutzen, ist unter Berücksichtigung der Ziele und Zwecke des gemeindlichen Gesamt-
abschlusses als nicht vertretbar anzusehen. Auch sind bisher keine Fallgestaltungen im gemeindlichen Bereich 
bekannt, aus denen heraus eine allgemeine Ausnahme nach dieser handelsrechtlichen Regelung zwingend er-
forderlich wäre. Zudem ist zu berücksichtigen, dass - anders als im Handelsgesetzbuch- das gemeindliche Haus-
haltsrecht keine Möglichkeit für die Gemeinde enthält, sich selbst „begründende Ausnahmefälle“ zu schaffen (vgl. 
§ 32 GemHVO NRW). Diese Beschränkung soll entsprechend auch bei den Anforderungen an die einheitliche 
Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden im gemeindlichen Gesamtabschluss gelten. 
 
 
1.4.2 Die Behandlung des Unterschiedsbetrages (§ 309 HGB) 
 
1.4.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Das Konzept der Vollkonsolidierung verlangt aber auch, dass im gemeindlichen Gesamtabschluss anstelle der 
von der Gemeinde beim gemeindlichen Betrieb gehaltenen Anteile die einzelnen Vermögensgegenstände und die 
Schulden dieser Betriebe treten und die „konzerninternen“ Beziehungen eliminiert werden, denn zwischen dem 
Einzelabschluss der gemeindlichen Verwaltung und dem Gesamtabschluss bestehen unterschiedliche Betrach-
tungsweisen. Im gemeindlichen Jahresabschluss werden in der Bilanz im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ die Be-
teiligungen der Gemeinde u.a. unter Berücksichtigung der möglichen Rechtsformen angesetzt, denn der ge-
meindliche Betrieb stellt als Gesamtheit einen Vermögenswert für die Gemeinde dar.  
 
Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde kommt es dagegen auf die gesamte gemeind-
liche Vermögens- und Schuldenlage an, sodass die Bilanzierung für den gemeindlichen Gesamtabschluss nicht 
auf den Status des Betriebes auszurichten ist. Die Regelung des § 309 HGB, die in der Fassung des Handelsge-
setzbuches vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 105), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102), 
anzuwenden ist, hat folgenden Wortlaut (vgl. Abbildung). 

 
 

Der § 309 HGB (Stand: 2009) 
 
 

Behandlung des Unterschiedsbetrags 
 

(1) Die Abschreibung eines nach § 301 Abs. 3 auszuweisenden Geschäfts- oder Firmenwert bestimmt sich nach 
den Vorschriften des Ersten Abschnitts. 
 
(2) Ein nach § 301 Abs. 3 auf der Passivseite auszuweisender Unterschiedsbetrag darf ergebniswirksam nur 
aufgelöst werden, soweit  
1. eine zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile oder der erstmaligen Konsolidierung erwartete ungünstige Ent-
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Der § 309 HGB (Stand: 2009) 

 
wicklung der künftigen Ertragslage des Unternehmens eingetreten ist oder zu diesem Zeitpunkt erwartete Auf-
wendungen zu berücksichtigen sind oder 
2. am Abschlussstichtag feststeht, daß er einem realisierten Gewinn entspricht. 
  

Abbildung 680 „Der § 309 HGB (Stand: 2009)“ 
 
Die Aufrechnung der gemeindlichen Beteiligung bzw. der Austausch zwischen der Finanzanlage (Betrieb insge-
samt) und den einzelnen Vermögensarten und Schulden im Rahmen der Vollkonsolidierung soll zudem eine 
Doppelerfassung im gemeindlichen Gesamtabschluss verhindern. Diese Vorgehensweise ist auch deshalb sach-
gerecht, weil sie zeigt, dass die Gemeinde gesamtwirtschaftlich betrachtet und ausgehend vom bestehenden 
Mutter-/Tochterverhältnis zwischen der Gemeinde und ihrem Betrieb, über das betriebliche Vermögen und die 
Schulden verfügen kann. Dabei ist zu beachten, dass bei der Aufrechnung auch Differenzen zwischen dem ge-
meindlichen Beteiligungsbuchwert und dem betrieblichen Vermögen und den Schulden auftreten können, die im 
Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses dann als aktivische oder passivische Unterschiedsbeträge zu 
behandeln sind. 
 
Im Rahmen der für den gemeindlichen Gesamtabschluss durchzuführenden Konsolidierung verbleibt aus der 
erstmaligen Aufstellung des Gesamtabschlusses durch die Gemeinde i.d.R. ein Geschäfts- und Firmenwert (GoF) 
als aktiver Unterschiedsbetrag oder ein passiver Unterschiedsbetrag. Während in § 301 HGB die Behandlung des 
Ansatzes und der Bewertung dieser Unterschiedsbeträge bestimmt wird, beinhalten die Bestimmungen in § 309 
HGB die Folgebewertung der Unterschiedsbeträge. Dabei ist zu beachten, dass nach den haushaltsrechtlichen 
Vorschriften aktive und passive Unterschiedsbeträge nicht miteinander saldiert werden dürfen (vgl. § 41 Absatz 2 
GemHVO NRW). 
 
 
1.4.2.2 Die Fortschreibung von aktivischen Unterschiedsbeträgen 
 
1.4.2.2.1 Planmäßige Abschreibungen 
 
Nach der Vorschrift des § 309 Absatz 1 HGB bestehen für die weitere Behandlung eines nach § 301 Absatz 3 
HGB in der gemeindlichen Gesamtbilanz auszuweisenden Geschäfts- oder Firmenwertes (GoF) mehrere Mög-
lichkeiten. Wegen des auch im gemeindlichen Gesamtabschluss geltenden Vorsichtsprinzips soll dieser aktivi-
sche Unterschiedsbetrag einen abnutzbaren Vermögensgegenstand darstellen und grundsätzlich nach den Rege-
lungen für den Einzelabschluss, also planmäßig entsprechend seiner Nutzungsdauer abgeschrieben werden (vgl. 
§ 49 Abs. 3 i.V.m. §§ 32 und 36 GemHVO NRW).  
 
In die Festlegung der möglichen Nutzungsdauer sind i.d.R. die Faktoren einzubeziehen, die zur Entstehung die-
ses gemeindlichen Wertes beigetragen haben. Es kommt dabei aber auch auf die konkreten örtlichen Bedingun-
gen bei der Gemeinde an, z. B. auf die Lebensdauer des gemeindlichen Betriebes oder auf die Vertragsbedin-
gungen. Die Vorschrift lässt aber mehrere Möglichkeiten zu, sodass der Geschäfts- oder Firmenwert in jedem 
folgenden Geschäftsjahr zu mindestens einem Viertel durch Abschreibungen getilgt werden kann, planmäßig in 
den Geschäftsjahren abgeschrieben wird, in denen er voraussichtlich genutzt werden kann oder offen mit den 
gemeindlichen Rücklagen verrechnet werden kann.  
 
Nach den bisherigen Vorschlägen, auch im Hinblick auf das BilMoG, soll die Gemeinde möglichst eine planmäßi-
ge Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwertes über seine voraussichtliche Nutzungsdauer vornehmen. Die 
Nutzungsdauer für den Geschäfts- oder Firmenwert ist von der Gemeinde unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse eigenverantwortlich festzulegen. Die „NKF-Rahmentabelle für Gesamtnutzungsdauer der kommuna-
len Vermögensgegenstände“ enthält für diesen gemeindlichen Vermögensgegenstand keine Rahmenvorgabe. 
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Als Einstieg und Hilfe kann ggf. die Abschreibungsfrist aus den steuerrechtlichen Vorgaben (15 Jahre) einen 
Anhaltspunkt für die gemeindliche Festlegung bieten.  
 
Zu jedem Abschlussstichtag ist die Werthaltigkeit des in der gemeindlichen Gesamtbilanz angesetzten Geschäfts- 
oder Firmenwertes von der Gemeinde zu überprüfen. Diese Prüfung kann im Ergebnis dazu führen, dass ggf. 
außerplanmäßige Abschreibungen beim Geschäfts- oder Firmenwert vorzunehmen sind. In diesem Zusammen-
hang ist zu beachten, dass nach einem Wegfall der Gründe für die vorgenommene außerplanmäßige Abschrei-
bung des Geschäfts- oder Firmenwertes eine Zuschreibung - wie bei den sonstigen gemeindlichen Vermögens-
gegenständen erfolgt (vgl. § 35 Absatz 8 GemHVO NRW), nicht zulässig ist. 
 
 
1.4.2.2.2 Außerplanmäßige Abschreibungen 
 
Bei einem nach § 301 Absatz 3 HGB der gemeindlichen Gesamtbilanz auszuweisenden Geschäfts- oder Firmen-
wert kann ggf. auch eine außerplanmäßige Abschreibung in Betracht kommen, wenn eine dauerhafte Wertminde-
rung eingetreten ist. Ob ein solcher Sachverhalt bei einem gemeindlichen Geschäfts- oder Firmenwert vorliegt, ist 
von der Gemeinde zu jedem Abschlussstichtag zu überprüfen. In diesem Zeitpunkt muss deshalb die ursprüngli-
che Nutzungseinschätzung nicht mehr zutreffend sein, sodass in diesen Fällen zwischen dem Buchwert und dem 
beizulegenden Wert des GoF eine erhebliche Differenz besteht.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass für die Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung ein 
aktuell ermittelter GoF nicht mit dem Buchwert des bilanzierten GoF saldiert werden darf, denn der bilanzierte 
GoF stellt für die Gemeinde einen vorhandenen Vermögensgegenstand dar. Außerdem darf nach Wegfall der 
Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung des GoF von der Gemeinde keine Wertaufholung im Sinne des 
§ 35 Absatz 8 GemHVO NRW vorgenommen werden, denn ein verbrauchter (planmäßig) oder ein vernichteter 
(außerplanmäßig) GoF kann nicht wiederaufleben. Ein neuer GoF wäre als selbstgeschaffener immaterieller 
Vermögensgegenstand zu betrachten, der jedoch gem. § 43 Absatz 1 GemHVO NRW nicht aktiviert werden darf. 
  
 
1.4.2.3 Die Fortschreibung von passiven Unterschiedsbeträgen 
 
Nach der Vorschrift des § 309 Absatz 2 HGB bestehen für die weitere Behandlung eines nach § 301 Absatz 3 
HGB auszuweisenden passivischen Unterschiedsbetrages in der gemeindlichen Gesamtbilanz zwei Möglichkei-
ten. Ein nach § 301 Absatz 3 HGB auf der Passivseite der Gesamtbilanz auszuweisender Unterschiedsbetrag 
darf nach dieser Vorschrift nur ergebniswirksam aufgelöst werden, soweit eine zum Zeitpunkt des Erwerbs der 
Anteile oder der erstmaligen Konsolidierung erwartete ungünstige Entwicklung der künftigen Ertragslage des 
gemeindlichen Betriebes eingetreten ist.  
 
Eine ergebniswirksame Auflösung des passivischen Unterschiedsbetrages ist auch möglich, wenn zu diesem 
Zeitpunkt erwartete Aufwendungen zu berücksichtigen sind oder am Abschlussstichtag feststeht, dass der passi-
vische Unterschiedsbetrag einem realisierten Gewinn entspricht. Der Auflösungsbetrag darf jedoch nicht größer 
sein, als der von der Gemeinde in ihrer Gesamtbilanz angesetzte Unterschiedsbetrag. Zu jedem Abschlussstich-
tag ist von der Gemeinde die Werthaltigkeit dieses Gesamtbilanzansatzes zu überprüfen. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Vollkonsolidierung von privatrechtlichen Betrieben der Gemeinde): 
 
2.01 Allgemeine Bedingungen 
 
Im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses sind nach der Vorschrift auch die gemeindli-
chen Unternehmen und Einrichtungen in der Form des privaten Rechts entsprechend den Vorgaben des Absat-
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zes 1 der Vorschrift, also wie die gemeindlichen Betriebe in öffentlich-rechtlicher Form zu konsolidieren. Die 
Durchführung dieser Vollkonsolidierung nach den in der Vorschrift benannten Bestimmungen setzt voraus, dass 
zwischen der Gemeinde (Verwaltung) und den betreffenden Betrieben ein Mutter-/Tochter-Verhältnis besteht und 
die gemeindlichen Betriebe unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde stehen. Damit wird der gemeindliche 
Vollkonsolidierungskreis komplettiert.  
 
Bei der vorzunehmenden Prüfung und Beurteilung, ob ein gemeindlicher Betrieb in den Vollkonsolidierungskreis 
einzubeziehen ist, kommt es auf eine vorherige Erledigung der aktuellen betrieblichen Aufgabe in der gemeindli-
chen Verwaltung (historische betrachtet) und eine daraus folgende tatsächliche Ausgliederung der betrieblichen 
Einheiten aus der gemeindlichen Verwaltung nicht an. Die Einbeziehung der Betriebe in den Konsolidierungskreis 
ist vielmehr erforderlich, weil im gemeindlichen Gesamtabschluss die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzlage der darin einbezogenen gemeindlichen Betriebe einschließlich der gemeindlichen Verwaltung insge-
samt so dargestellt werden, als ob es sich dabei um eine einzige wirtschaftliche Einheit handeln würde (öffentli-
che Einheitstheorie). Eine der wichtigsten Folgen daraus ist das Konzept der Vollkonsolidierung.  
 
Das Konzept verlangt, sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden der einbezogenen gemeindlichen Betrie-
be in voller Höhe anzusetzen, sodass in dem der Konsolidierung vorausgehenden Summenabschluss das Ver-
mögen, die Schulden und das Eigenkapital sowie die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde und ihrer Betrie-
be vollständig übernommen werden und bei gleichen Sachverhalten in der gleichen Art und Weise unter Berück-
sichtigung der wertbestimmenden Faktoren bilanziert und bewertet werden. Das Konzept der Vollkonsolidierung 
verlangt aber auch, dass anstelle der von der Gemeinde beim gemeindlichen Betrieb gehaltenen Anteile das 
Vermögen und die Schulden dieser Betriebe treten und die „konzerninternen“ Beziehungen eliminiert werden. Im 
Einzelfall kann bei der Gemeinde auch ein Betrieb vorhanden sein, bei dem die Gemeinde exakt mit einem Anteil 
von 50 % beteiligt ist und Dritte die anderen Anteile halten.  
 
In diesem Fall bedarf es wegen des besonderen Beteiligungsverhältnisses einer weiteren Prüfung, ob ein solcher 
gemeindlicher Betrieb tatsächlich eine Tochtereinheit der Gemeinde darstellt. Es ist daher zu prüfen, ob die Krite-
rien für die Einbeziehung eines solchen Betriebes in den Vollkonsolidierungskreis erfüllt sind, z. B., dass der Be-
trieb der einheitlichen Leitung der Gemeinde steht oder die Kontrollmöglichkeiten bei der Gemeinde vorliegen. 
Sofern aber bei dieser Prüfung festgestellt wird, dass diese Vorgaben nicht erfüllt werden und lediglich ein maß-
geblicher Einfluss der Gemeinde besteht, stellt der gemeindliche Betrieb keine Tochtereinheit der Gemeinde dar 
und ist nicht in die Vollkonsolidierung einzubeziehen. Auf den Betrieb ist dann die Equity-Methode anzuwenden. 
 
 
2.02 Die Abgrenzung der privatrechtlichen Betriebe der Gemeinde 
 
Die Gemeinde darf nach den gemeinderechtlichen Vorschriften Unternehmen und Einrichtungen in der Rechts-
form des privaten Rechts als gemeindliche Betriebe nur unter gesetzlich bestimmten Voraussetzungen gründen 
oder sich daran beteiligen (vgl. § 108 GO NRW). Im Rahmen ihrer Organisationshoheit kann die Gemeinde die 
für sie passende Organisationsform selbst auswählen. Sie hat dabei aber sicherzustellen, dass sie auf strategisch 
bedeutende Entscheidungen ihrer Betriebe Einfluss nehmen kann und dass die Rückkoppelung zum Rat der 
Gemeinde rechtlich gesichert ist. Zu den privatrechtlichen Betrieben, die in den gemeindlichen Gesamtabschluss 
einzubeziehen sind, gehören folgende Betriebe (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Abgrenzung der privatrechtlichen Betriebe der Gemeinde 

 
 
- Betriebe als Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) nach dem GmbH-Gesetz 
 
 
- Betriebe als Aktiengesellschaften (AG) nach dem Aktiengesetz (Nachrangigkeit nach § 108 Absatz 3 GO NRW) 
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Die Abgrenzung der privatrechtlichen Betriebe der Gemeinde 

 
 
- Personengesellschaften, z. B. als KG (nur bei Haftungsbegrenzung nach § 108 Absatz 1 Nr. 3 GO NRW 
 
 
- Gesellschaft des bürgerlichen Rechts nach § 705 ff. BGB 
 

Abbildung 681 „Die Abgrenzung der privatrechtlichen Betriebe der Gemeinde“ 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass wegen der Vorschrift nicht automatisch alle gemeindlichen Be-
triebe in der Form des privaten Rechts in die Konsolidierung einzubeziehen sind. Neben der Prüfung, ob ein ge-
meindlicher Betrieb unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde steht (Satz 1 in Absatz 2 der Vorschrift) oder 
der Gemeinde bestimmte Kontrollrechte gegenüber dem Betrieb zustehen (Satz 2 in Absatz 2 der Vorschrift) ist 
auch zu prüfen, ob ein gemeindlicher Betrieb für die Verpflichtung der Gemeinde, ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu ver-
mitteln, von untergeordneter Bedeutung ist. Liegt ein solcher Sachverhalt vor, muss der betreffende Betrieb nicht 
in die Konsolidierung nach Absatz 1 dieser Vorschrift einbezogen werden (vgl. § 116 Absatz 3 GO NRW). 
 
 
2.1 Zu Satz 1 (Konsolidierung wegen einheitlicher Leitung): 
 
Ein gemeindlicher Betrieb (öffentliche Tochtereinheit) ist dann im Wege der Vollkonsolidierung in den Gesamtab-
schluss der Gemeinde einzubeziehen, wenn er unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde (öffentliche Mut-
tereinheit) steht. Die gemeindliche Verwaltung muss dabei regelmäßig das Management im „Konzern Kommune“ 
tatsächlich innehaben und nicht nur eine „einfache“ Vermögensverwaltung der gemeindlichen Betriebe ausüben. 
Eine „einheitliche Leitung“ liegt deshalb bei der Gemeinde nur dann vor, wenn die folgenden Kriterien kumulativ 
erfüllt sind (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Kriterien für eine „einheitliche Leitung“  

 
 
- Die Gemeinde stimmt ihre Aufgabenerfüllung mit der Aufgabenerfüllung, die dem gemeindlichen 

Betrieb übertragen wurde, ab und bestimmt dadurch die betrieblichen Ziele mit und sie kann ihre Inte-
ressen im Zweifel durchsetzen, weil sie die Grundsätze der Geschäftspolitik festlegt. 

 
 
- Diese Einflussnahme wird durch die Gemeinde tatsächlich ausgeübt, sodass sie Entscheidungen 

über wesentliche geschäftliche Maßnahmen trifft, denn allein die Möglichkeit zur Einflussnahme reicht 
nicht aus. Auch die Koordination von Teilbereichen der betrieblichen Leitung sowie die Festlegung 
der personellen Besetzung von Führungsstellen gehören dazu. 

 
 
- Der Einfluss wird durch die Gemeinde allein ausgeübt und nicht gemeinschaftlich mit Dritten. 
 

Abbildung 682 „Die Kriterien für eine „einheitliche Leitung“ 
 
Eine einheitliche Leitung dürfte tatsächlich ausgeübt werden, wenn die Verwaltung der Gemeinde aus dem Blick-
winkel der Gemeinde als Organisationseinheit kontinuierlich oberste Führungsaufgaben für ihre gemeindlichen 
Betriebe wahrnimmt, auch wenn die betreffenden Betriebe selbst mitwirken. Zum Wirkungskreis einer einheitli-
chen Leitung könnte gezählt werden, die Festlegung von strategischen Zielen sowie der Grundsätze der Investiti-
ons- und Finanzpolitik, die Besetzung von Führungspositionen. In der tatsächlichen Beteiligungsverwaltung zeigt 
sich i.d.R., ob von der Gemeinde eine einheitliche Leitung bei gemeindlichen Betrieben ausgeübt wird.  
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2.2 Zu Satz 2 (Konsolidierung aufgrund von Kontrollrechten): 
 
2.2.01 Allgemeine Grundlagen 
 
Bei der Konsolidierung von gemeindlichen Betrieben aufgrund der Kontrollrechte (Control-Konzept) ist es im Ge-
gensatz zum Konzept der einheitlichen Leitung nicht zwingend erforderlich, ob der mögliche Einfluss der Ge-
meinde auch tatsächlich ausgeübt wird. Eine Vollkonsolidierung eines gemeindlichen Betriebes ist vorzunehmen, 
wenn zwischen der Gemeinde (Verwaltung) und einem gemeindlichen Betrieb besondere Kontrollrechte beste-
hen. Die Kontrollrechte führen jeweils für sich genommen dazu, dass die betreffenden Betriebe der Vollkonsoli-
dierung im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses unterliegen.  
 
Im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses gelten deshalb auch Rechte, die einem gemeindlichen Be-
trieb zustehen, als Rechte, die der Gemeinde zustehen. Solche Rechte sind den möglicherweise bestehenden 
unmittelbaren Rechten der Gemeinde an einem Betrieb hinzuzurechnen. Außerdem kommt es auf die tatsächli-
chen wirtschaftlichen Verhältnisse und nicht allein auf die rechtliche Situation an. Die Kriterien für Kontrollrechte 
werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Kriterien für „Kontrollrechte“  

 
 
- Der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zu. 

 
 
- Der Gemeinde steht das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder 

Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist. 
 

 
- Der Gemeinde steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit diesem Be-

trieb geschlossenen Beherrschungsvertrags oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Be-
triebes auszuüben, sodass vom Bestehen eines Mutter-/Tochter-Verhältnisses im Sinne des Han-
delsrechts auszugehen ist. 
 

Abbildung 683 „Die Kriterien für „Kontrollrechte“ 
 
 
2.2.1 Zu Nummer 1 (Mehrheit der Stimmrechte): 
 
Ein gemeindlicher Betrieb, bei dem die Gemeinde über die Mehrheit der Stimmrechte verfügt, ist aufgrund der 
Kontrollrechte der Gemeinde in den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen. Als Stimmrecht gilt das 
Recht, die gesetzlichen und satzungsmäßigen Rechte in einer Hauptversammlung des betreffenden Betriebes 
auszuüben. Um den Umfang des Rechts (Mehrheit der Stimmrechte) festzustellen, müssen die Stimmrechte der 
Gemeinde ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Stimmrechte gesetzt werden. Bei solchen Sachverhalten muss 
berücksichtigt werden, ob Mehrfachstimmrechte oder Höchststimmrechte bestehen oder ob über andere Unter-
nehmensbeteiligungen der Gemeinde noch Stimmrechte zuzurechnen sind. Die Ausübung von Stimmrechten 
kann z. B. durch vertragliche oder satzungsmäßige Vereinbarungen beschränkt worden oder ausgeschlossen 
sein. Außerdem hindert ein Beherrschungsrecht der Gemeinde über einen gemeindlichen Betrieb trotz einer for-
malen Stimmrechtsmehrheit die Einbeziehung in den gemeindlichen Gesamtabschluss.  
 
 
2.2.2 Zu Nummer 2 (Organbestellungsrecht): 
 
Bei einer Einbeziehung von gemeindlichen Betrieben in den Gesamtabschluss der Gemeinde aufgrund des Or-
ganbestellungsrechts muss die Gemeinde eine Gesellschafterstellung innehaben. Ihr muss das Recht zustehen, 
die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen, z. 
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B. Geschäftsführer, Vorstände, Aufsichtsräte, Beiräte, Mitglieder von Verwaltungsräten. Dieses Recht der Ge-
meinde bezieht sich grundsätzlich auf alle Mitglieder der genannten Organe, wobei die „Mehrheit“ nicht auf die 
Personen, sondern auf die Stimmrechte ausgerichtet ist. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass 
nur Organe zu berücksichtigen sind, die Einfluss auf die Geschäftspolitik des gemeindlichen Betriebes nehmen 
können, sodass vor einer Einbeziehung eines solchen Betriebes in den gemeindlichen Gesamtabschluss immer 
die Befugnisse der Organe im Sinne der Vorschrift zu prüfen und zu beurteilen sind. Andererseits ist es auch als 
ausreichend anzusehen, wenn der Gemeinde nur ein Bestellungsrecht oder nur ein Abberufungsrecht zusteht.  
 
 
2.2.3 Zu Nummer 3 (Beherrschungsrecht): 
 
Ein gemeindlicher Betrieb ist in den Gesamtabschluss der Gemeinde einzubeziehen, wenn der Gemeinde das 
Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit deinem gemeindlichen Betrieb geschlossenen 
Beherrschungsvertrags oder aufgrund einer Satzungsbestimmung auszuüben (Beherrschungsrecht). Die Gesell-
schafterstellung der Gemeinde ist dafür nicht erforderlich, denn der betreffende gemeindliche Betrieb unterwirft 
sich der Leitung der Gemeinde, die dann z. B. berechtigt ist, diesem Betrieb Weisungen zu erteilen. Die Beherr-
schung eines Betriebes bedeutet dabei nicht, dass die Gemeinde auch die Verantwortung für das operative Ge-
schäft des Betriebes trägt. 
 
Ein Beherrschungsvertrag der Gemeinde, der im Sinne der einschlägigen Vorschriften über die wirtschaftliche 
und nicht wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde ein Mutter-Tochter-Verhältnis nach sich zieht, dann führt diese 
Sachlage dazu, dass ein solcher gemeindlicher Betrieb in den Gesamtabschluss der Gemeinde einbezogen wer-
den muss. Das Vorliegen eines Beherrschungsrechts hindert dabei die Einbeziehung aufgrund einer formalen 
Stimmrechtsmehrheit. Es erfordert aber, dass die Gemeinde ihre Interessen bei den wesentlichen Entscheidun-
gen des gemeindlichen Betriebes durchsetzen kann. Auch muss gewährleistet sein, dass der beherrschende 
Einfluss durch die Mitwirkung der Gemeinde langfristig und zukunftsbezogen im Sinne der gemeindlichen Aufga-
benerfüllung ausgeübt werden soll.  
 
 
2.2.4 Das Abhängigkeitsverhältnis zur Gemeinde 
 
Die Länder haben sich hinsichtlich des Konsolidierungskreises der Gemeinden darauf verständigt, dass zum 
gemeindlichen Konsolidierungskreis auch die sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger gehören sollen, 
deren finanzielle Existenz aufgrund rechtlicher Verpflichtungen wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird, 
sodass ein Abhängigkeitsverhältnis zur Gemeinde besteht. Ein solcher Tatbestand bei einer außerhalb der Ge-
meindeverwaltung stehenden Institution, z. B. einem Sozialträger, beinhaltet, dass die Gemeinde diese Institution 
nicht wegen einer oder mehrerer speziell von ihr zu erledigenden Aufgaben unterstützt, sondern die Institution 
finanziell überwiegend trägt. Es ist in solchen Fällen zu prüfen, ob die Gemeinde eine institutionelle Finanzunter-
stützung, vergleichbar einer Bestandsgarantie, erbringt und sie wirtschaftlich betrachtet die „Mehrheit“ der Risiken 
und Chancen dieser Institution trägt.  
 
 
3. Zu Absatz 3 (Konsolidierung wegen maßgeblichem Einfluss): 
 
3.1 Die Zwecke und Vorgaben 
 
In den Gesamtabschluss der Gemeinde müssen auch gemeindliche Betriebe einbezogen werden, bei denen die 
Vollkonsolidierung nach den zuvor benannten Vorschriften nicht in Betracht kommt, weil die Voraussetzungen der 
einheitlichen Leitung und/oder des beherrschenden Einflusses nicht gegeben sind, die aber unter einem maßgeb-
lichen Einfluss der Gemeinde stehen. Gegenüber der Vollkonsolidierung gemeindlicher Betriebe werden bei der 
Anwendung der Equity-Methode die anteiligen Vermögensgegenstände, Schulden, Erträge und Aufwendungen 
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aus dem Jahresabschluss des jeweiligen gemeindlichen Betriebes nicht gesondert in den Gesamtabschluss der 
Gemeinde übernommen. In der gemeindlichen Bilanz wird vielmehr der angesetzte Beteiligungsbuchwert ent-
sprechend der Eigenkapitalentwicklung des gemeindlichen Betriebes fortgeschrieben.  
 
Der in § 116 Absatz 2 GO NRW verwendete Begriff „Verselbstständigte Aufgabenbereiche“ umfasst deshalb auch 
die gemeindlichen Betriebe, die unter einem maßgeblichen Einfluss der Gemeinde stehen. Diese Auslegung der 
genannten Vorschrift ist sachgerecht und wird durch die Verwendung des Begriffes „Verselbstständigte Aufga-
benbereiche“ veranlasst, denn eine darüber hinaus gehende Abgrenzung für gemeindliche Betriebe nach Art der 
Konsolidierung wurde nicht vorgenommen. Die gemeindlichen Betriebe, bei denen die Gemeinde einen maßgeb-
lichen Einfluss ausübt, müssen daher auf der Grundlage der Equity-Methode nach § 311 und § 312 HGB bewer-
tet und in der gemeindlichen Gesamtbilanz gesondert angesetzt werden. Durch diese gesonderte Festlegung soll 
ein zutreffender Ansatz der gemeindlichen Betriebe in der Gesamtbilanz der Gemeinde erreicht werden, bei de-
nen die Gemeinde einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik des Betriebes hat.  
 
Mit der Equity-Methode soll ein von den Anschaffungskosten ausgehender Bilanzansatz für Beteiligungen erreicht 
werden, der in den Folgejahren der Anpassung an das anteilige Eigenkapital des gemeindlichen Betriebes unter-
liegt. Sie ist im gemeindlichen Bereich von großer Bedeutung, da vielfach die Gemeinde nicht allein an einem 
Betrieb beteiligt ist. Diese Bewertung soll sowohl bei gemeindlichen Betrieben in öffentlich-rechtlicher als auch 
privatrechtlicher Form Anwendung finden, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen, sodass die Equity-Methode 
bei einer anteilig gehaltenen Beteiligung regelmäßig in Betracht kommt.  
 
Die Anwendung der Equity-Methode bei gemeindlichen Betrieben setzt dabei voraus, dass von der Gemeinde ein 
Gesamtabschluss unter Berücksichtigung der Vollkonsolidierung nach den Bestimmungen in § 50 Absatz 1 oder 
Absatz 2 GemHVO NRW aufzustellen ist. Erst dann besteht eine Pflicht für die Aufstellung eines gemeindlichen 
Gesamtabschlusses und dadurch eine ausreichende Ausgangsgrundlage zur Durchführung der Bewertung von 
weiteren gemeindlichen Betrieben nach der Equity-Methode. Außerdem muss für die Anwendung der Equity-
Methode im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses mindestens ein gemeindlicher Betrieb mit der ge-
meindlichen Verwaltung zusammenzufassen sein.  
 
Diese Vorgaben gelten entsprechend auch für gemeindliche Betriebe, die von der Gemeinde anteilig in öffentlich-
rechtlicher Form gehalten werden, z. B. bei einer Mitgliedschaft in Zweckverbänden auf der rechtlichen Grundlage 
des GkG. In diesem Zusammenhang ist für den gemeindlichen Gesamtabschluss zu beachten, dass in den Fäl-
len, in denen assoziierte Betriebe der Gemeinde einen handelsrechtlichen Konzernabschluss aufstellen, eine 
besondere Regelung in § 312 Absatz 6 HGB besteht. Danach ist für den gemeindlichen Gesamtabschluss nicht 
von dem Jahresabschluss des einzelnen Betriebes auszugehen, sondern von dem von diesem Betrieb aufgestell-
ten Konzernabschluss.  
 
 
3.2 Wichtige Inhalte der anzuwendenden HGB-Vorschriften 
 
Nach dieser Vorschrift sind gemeindliche Betriebe, die unter dem maßgeblichen Einfluss der Gemeinde stehen, 
entsprechend den §§ 311 und 312 des Handelsgesetzbuches zu konsolidieren. Diese Vorschriften kommen dabei 
in der Fassung des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 105), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102), zur Anwendung. Die benannten Paragrafen des Handelsgesetzbuches werden 
nachfolgend in Kurzform vorgestellt (vgl. Abbildung). 
 

 
Anzuwendende Vorschriften des Handelsgesetzbuches  

 
 

§ 311 
Definition, Befreiung 

(assoziierte Unternehmen) 

 
-  Definition des assoziierten Unternehmens 
-  Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung 
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§ 312 
Wertansatz und Behandlung 

des Unterschiedsbetrags 
 

 
-        Erstmalige Anwendung der Equity-Methode 
-  Anwendung in Folgejahren 
-  Einheitliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
-  Eliminierung von Zwischenergebnissen 
-  Stichtag des verwendeten Jahresabschlusses 
-  Konzernabschluss des assoziierten Unternehmens 

 
Abbildung 684 „Anzuwendende Vorschriften des Handelsgesetzbuches“ 

 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass in den Folgejahren der Equity-Ansatz in Höhe des anteiligen 
Eigenkapitals des gemeindlichen Betriebes als Finanzanlage in der Gesamtbilanz der Gemeinde über dem beizu-
legenden Wert liegen kann. In solchen Fällen kann es zu einer außerplanmäßigen Abschreibung nach § 35 Ab-
satz 5 GemHVO NRW kommen, denn diese Vorschrift gilt nach § 49 Absatz 3 GemHVO NRW auch für den ge-
meindlichen Gesamtabschluss. 
 
 
3.3 Gemeindliche Betriebe als assoziierte Unternehmen 
 
3.3.1 Merkmale für assoziierte Unternehmen 
 
Im Gesamtabschluss der Gemeinde sind gemeindliche Betriebe dann als ein assoziiertes Unternehmen – wie im 
handelsrechtlichen Konzernabschluss - zu behandeln, wenn die Gemeinde an einem gemeindlichen Betrieb be-
teiligt ist und von der Gemeinde ein maßgeblicher Einfluss auf diesen Betrieb ausgeübt wird, ohne dass der ge-
meindliche Betrieb eine Tochtereinheit darstellt. Die gemeindliche Beteiligung muss dem eigenen Geschäftsbe-
trieb der Gemeinde durch die Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu diesem gemeindlichen Betrieb dienen 
und die Gemeinde muss regelmäßig mehr als 20 % am Nennkapital halten.  
 
In Ausnahmefällen können aber auch Betriebe der Gemeinde in Privatrechtsform, an denen die Gemeinde einen 
Stimmrechtsanteil von unter 20 v.H. hält nach der Equity-Methode zu bewerten sein. Ein gemeindlicher Betrieb 
wird daher als ein assoziiertes Unternehmen nach den handelsrechtlichen Vorschriften angesehen, wenn be-
stimmte nachfolgend benannte Merkmale vorliegen (vgl. Abbildung). 
 

 
Merkmale für assoziierte Unternehmen 

 
 

- Die Gemeinde ist an einem gemeindlichen Betrieb beteiligt und übt einen maßgeblichen Einfluss auf 
diesen Betrieb aus. 
 

 
- Ein in den Gesamtabschluss einbezogener gemeindlicher Betrieb hält eine Beteiligung gem. § 271 

Absatz 1 HGB an einem anderen, nicht einbezogenen Betrieb. 
 
 

- Der in den gemeindlichen Gesamtabschluss einbezogene gemeindliche Betrieb übt tatsächlich einen 
maßgeblichen Einfluss auf die Geschäfts- und Finanzpolitik des anderen Betriebes aus, wobei für das 
Vorliegen des maßgeblichen Einflusses ein Stimmrechtsanteil von mehr als 20 v.H. vermutet wird. 

 
Abbildung 685 „Merkmale für assoziierte Unternehmen“ 

 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass für etwaige Beteiligungen der Gemeinde an gemeindlichen 
Betrieben, die nicht als assoziierte Betriebe in der gemeindlichen Gesamtbilanz anzusetzen sind, gleichwohl ein 
Ansatz unter dem besonderen Bilanzposten „Übrige Beteiligungen“ vorzunehmen ist. 
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3.3.2 Der Begriff „Maßgeblicher Einfluss“ 
 
Im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses wird unter dem Begriff „Maßgeblicher Einfluss“ verstanden, 
dass die Gemeinde an der Geschäfts- und Finanzpolitik des betreffenden Betriebes mitwirkt, ohne dass sie 
dadurch diesen Betrieb beherrscht. Wesentliches Kriterium ist dabei die tatsächliche Ausübung des maßgebli-
chen Einflusses im gemeindlichen Betrieb. Die bloße Möglichkeit der Ausübung des maßgeblichen Einflusses in 
einem gemeindlichen Betrieb reicht dabei nicht aus, damit ein solcher Betrieb im gemeindlichen Gesamtab-
schluss als assoziiertes Unternehmen behandelt werden kann. Ein tatsächlich ausgeübter maßgeblicher Einfluss 
kann beim Vorliegen bestimmter Merkmale gegeben sein (vgl. Abbildung). 
 

 
Merkmale für einen maßgeblichen Einfluss 

 
 

- Vertretung im Aufsichtsrat oder Vorstand. 
- Vermutung, dass eine Beteiligung von mindestens dem fünften Teil der Stimmrechte besteht 

 
 

- Mitwirkung bei Unternehmensentscheidungen hinsichtlich 
- der Gewinnverwendung,  
- von Personalentscheidungen, 
- der Bestellung der Mitglieder von Leitungs- und Aufsichtsorganen, 
-       der Geschäftspolitik  u.a. 

 
 

- Wesentliche Geschäftsbeziehungen zwischen dem Betrieb und der Gemeinde. 
 

Abbildung 686 „Merkmale für einen maßgeblichen Einfluss“ 
 
Beim Vorliegen solcher Sachverhalte gilt, dass im Einzelfall die vertraglichen Vereinbarungen mit dem gemeindli-
chen Betrieb daraufhin zu überprüfen sind. Dabei muss immer eine Beurteilung aus der Gesamtsicht der Ge-
meinde vorgenommen werden. Für die Prüfung einer Annahme, dass kein maßgeblicher Einfluss der Gemeinde 
auf den gemeindlichen Betrieb besteht, gilt zudem, je höher der Beteiligungsanteil je größer die Darlegungspflich-
ten für die Feststellung dieses Sachverhaltes. Es sind aber auch die unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten zu 
berücksichtigen, die sich je nach der Rechtsform des gemeindlichen Betriebes und nach dem Gesellschaftsver-
trag sowie sonstiger Vereinbarungen ergeben. Zu berücksichtigen ist ggf. auch, dass keine ausreichenden Infor-
mationen zur Anwendung der Equity-Methode von dem betreffenden Betrieb zur Verfügung gestellt werden.  
 
Ein Hinweis des betreffenden gemeindlichen Betriebes auf eine solche Gegebenheit ist allein als nicht ausrei-
chend anzusehen. Einen Einstieg für die Beurteilung eines solchen Sachverhaltes im gemeindlichen Gesamtab-
schluss bietet die Bewertung solcher gemeindlicher Betriebe für die Eröffnungsbilanz der Gemeinde, denn bereits 
zum Eröffnungsbilanzstichtag war festzulegen, unter welchen Bilanzposten, z. B. unter dem besonderen Bilanz-
posten „Beteiligungen“, die gemeindlichen Betrieben anzusetzen waren. 
 
 
3.4 Die Konsolidierung und Bewertung nach der Equity-Methode 
 
3.4.1 Die Inhalte der Methode 
 
Die Konsolidierung und Bewertung nach der Equity-Methode ist in der Vorschrift des § 312 HGB geregelt. Die 
Equity-Methode ist dadurch charakterisiert, dass der Beteiligungswertansatz für den gemeindlichen Betrieb, aus-
gehend von den historischen Anschaffungskosten, in den Folgejahren entsprechend der Entwicklung des anteili-
gen bilanziellen Eigenkapitals der Gemeinde am assoziierten Betrieb fortgeschrieben wird. Anders als bei der 
Vollkonsolidierung werden deshalb das Vermögen und die Schulden sowie die Aufwendungen und Erträge des 
assoziierten gemeindlichen Betriebes nicht in den Gesamtabschluss übernommen. Entstehende Unterschiedsbe-
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träge zwischen den Anschaffungskosten des Betriebes und dem hierauf anteilig entfallenden Eigenkapital des 
assoziierten Betriebes werden dagegen wie bei der Vollkonsolidierung auch bei der Equity-Methode ermittelt. Bei 
der Equity-Konsolidierung kommt nach dem HGB (Stand: 2009) nur die Buchwertmethode zur Anwendung. 
 
 
3.4.1.2 Bestehende Besonderheiten 
 
3.4.1.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Im Zusammenhang mit der Anwendung der Equity-Methode ist u.a. noch zu beachten, dass der ermittelte Wert-
ansatz eines gemeindlichen Betriebes in den Folgejahren um den Betrag der Eigenkapitalveränderungen, die den 
der gemeindlichen Verwaltung gehörenden Anteilen am Kapital des assoziierten Betriebes entsprechen, zu erhö-
hen oder zu vermindern ist. In diesen Fällen ist in der Gesamtergebnisrechnung das auf assoziierte gemeindliche 
Betriebe entfallende Jahresergebnis unter einer gesonderten Position auszuweisen (vgl. § 312 Absatz 4 HGB). 
Außerdem können Vermögensgegenstände oder Schulden nach den auf den Gesamtabschluss angewandten 
Bewertungsmethoden bewertet werden, wenn der assoziierte gemeindliche Betrieb in seinem Jahresabschluss 
vom gemeindlichen Gesamtabschluss abweichende Bewertungsmethoden anwendet (vgl. § 312 Absatz 5 HGB). 
Eine abweichende Bewertung ist gemeindlichen Gesamtanhang anzugeben. Außerdem ist zu berücksichtigen, 
dass sich mögliche Anpassungen auch aus einer Änderung der Beteiligungsquote der Gemeinde an einem Be-
trieb ergeben können. 
 
Für die Behandlung der Zwischenergebnisse ist zudem § 304 HGB entsprechend anzuwenden, soweit die für die 
Beurteilung maßgeblichen Sachverhalte bekannt oder zugänglich sind. Die Zwischenergebnisse dürfen auch 
anteilig entsprechend den der Gemeinde als Muttereinheit gehörenden Anteilen am Kapital der assoziierten ge-
meindlichen Betriebe weggelassen werden (vgl. § 312 Absatz 5 Satz 3 und 4 HGB). Abschließend ist zugelassen 
worden, dass der Anwendung der Equity-Methode jeweils der letzte Jahresabschluss des assoziierten gemeindli-
chen Betriebes zugrunde zu legen ist. Stellt aber der assoziierte gemeindliche Betrieb einen Konzernabschluss 
nach dem Handelsgesetzbuch auf, so ist von diesem Abschluss und nicht vom Jahresabschluss des assoziierten 
gemeindlichen Betriebes auszugehen. (vgl. § 312 Absatz 6 HGB). 
 
 
3.4.1.2.2 Negativer Beteiligungsbuchwert 
 
Die Anwendung der Equity-Methode sieht in den Folgejahren entsprechend der Entwicklung des anteiligen bilan-
ziellen Eigenkapitals des assoziierten Betriebes die Fortschreibung des Beteiligungswertansatzes für den ge-
meindlichen Betrieb vor. In Einzelfällen kann es dabei beim Auftreten von Jahresfehlbeträgen zu dem Ergebnis 
kommen, dass durch die anteiligen Jahresfehlbeträge der Beteiligungsbuchwert in der Gesamtbilanz unter den 
Wert „Null“ sinkt. Für solche Fälle sieht der DRS 8 die Aussetzung der Equity-Methode und die Weiterführung des 
Wertansatzes durch eine Nebenrechnung vor bis der Beteiligungsbuchwert durch erzielte anteilige Jahresüber-
schüsse wieder den Wert „Null“ erreicht.  
 
Der in dieser Zeit ggf. fehlende Wertansatz in der gemeindlichen Gesamtbilanz muss dabei durch entsprechende 
Angaben im Gesamtanhang nach § 51 Absatz 2 GemHVO NRW dargestellt werden. In diesem Zusammenhang 
muss geprüft werden, ob ggf. die Gesellschafter eines solchen gemeindlichen Betriebes sich zur Verlustabde-
ckung oder zu einer anderen Form der Haftung für diesen Betrieb verpflichtet haben. In diesen Fällen kann es 
dann, abhängig von den einzelnen örtlichen und vertraglichen Verhältnissen, z. B. auch zum Ausweis einer Ver-
bindlichkeit in der Gesamtbilanz kommen. 
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3.4.2 Die Anwendung der Buchwertmethode 
 
3.4.2.1 Die Kapitalaufrechnung 
 
Bei der Anwendung der Equity-Methode wird von der Gemeinde der in ihrem Jahresabschluss angesetzte Beteili-
gungsbuchwert mit dem anteiligen Eigenkapital aus der betrieblichen Bilanz aufgerechnet. Aus dieser Vorge-
hensweise kann sich ein aktiver Unterschiedsbetrag oder ein passiver Unterschiedsbetrag ergeben. Der Unter-
schiedsbetrag ist dabei den Wertansätzen der Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungspos-
ten und Sonderposten des assoziierten Unternehmens insoweit zuzuordnen, als deren beizulegender Zeitwert 
höher oder niedriger ist als ihr Buchwert.  
 
Der Wertansatz der Beteiligung und der Unterschiedsbetrag sind auf der Grundlage der Wertansätze zu dem 
Zeitpunkt zu ermitteln, zu dem der gemeindliche Betrieb ein assoziierter Betrieb der Gemeinde geworden ist. In 
Ausnahmefällen können dabei die Wertansätze ggf. im Jahr nach dem Abschlussstichtag angepasst werden, 
soweit diese zum Abschlussstichtag nicht endgültig ermittelt werden konnten. Bestehen bei der Gemeinde mehre-
re Beteiligungen an assoziierten gemeindlichen Betrieben, ist von der Gemeinde die Kapitalaufrechnung für jeden 
dieser Betriebe getrennt vorzunehmen. 
 
 
3.4.2.2 Der aktivische Unterschiedsbetrag 
 
Ein bei der Anwendung der Kapitalaufrechnung ermittelter aktiver Unterschiedsbetrag ist erfolgsneutral zuzuord-
nen. Ein danach verbleibender aktiver Unterschiedsbetrag ist entsprechend der Behandlung der Wertansätze der 
Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten im Jahresabschluss des 
assoziierten gemeindlichen Betriebes im Gesamtabschluss der Gemeinde fortzuführen, abzuschreiben oder auf-
zulösen. Auf einen nach der Zuordnung verbleibenden Geschäfts- oder Firmenwert ist die Vorschrift des § 309 
HGB entsprechend anzuwenden.  
 
 
3.4.2.3 Der passivische Unterschiedsbetrag 
 
Ein passiver Unterschiedsbetrag entsteht, wenn der gemeindliche Beteiligungsbuchwert niedriger ist als das an-
teilige Eigenkapital der Gemeinde. Auch ein passiver Unterschiedsbetrag ist entsprechend der Behandlung der 
Wertansätze der Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten zuzu-
ordnen. Er ist im Gesamtabschluss der Gemeinde fortzuführen oder aufzulösen. Auf einen nach dieser Zuord-
nung verbleibenden passiven Unterschiedsbetrag ist die Vorschrift des § 309 HGB entsprechend anzuwenden.  
 
 
3.4.3 Die untergeordnete Bedeutung eines Betriebes 
 
Die unmittelbare Anwendung des § 311HGB bei der Konsolidierung nach der Equity-Methode lässt einen Verzicht 
auf die Einbeziehung von gemeindlichen Betrieben in den Gesamtabschluss der Gemeinde zu, wenn ein oder 
mehrere Betriebe zusammen für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung sind 
(vgl. § 311 Absatz 2 HGB). Die Frage, ob ein gemeindlicher Betrieb in diesem Zusammenhang von untergeordne-
ter Bedeutung ist, lässt sich nur im Einzelfall im Rahmen einer Gesamtbeurteilung feststellen. Entsprechende 
gemeindliche Betriebe sind in solchen Fällen dann in der Gesamtbilanz der Gemeinde nicht als assoziierte Unter-
nehmen, sonder unter dem besonderen Bilanzposten „Übrige Beteiligungen“ anzusetzen und entsprechend im 
gemeindlichen Gesamtanhang zu erläutern. 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 50 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2621 

Diese handelsrechtliche Vorschrift besteht zusätzlich zur Regelung des § 116 GO NRW, denn bereits die ge-
meindliche Vorschrift lässt einen Verzicht der Einbeziehung eines gemeindlichen Betriebes in den Gesamtab-
schluss der Gemeinde zu, wenn dieser für die Verpflichtung der Gemeinde, mit ihrem Gesamtabschluss ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der 
Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung ist. Zudem ist die gemeinderechtliche Vorschrift unab-
hängig von der anzuwendenden Konsolidierungsmethode, sodass es in diesem Sinne einer Anwendung der 
HGB-Vorschrift nicht in jedem Einzelfall bedarf. Aus diesem Nebeneinander der Vorschriften kann jedoch nicht 
geschlossen werden, dass sich die Vorschrift des § 116 Absatz 3 GO NRW nur auf gemeindliche Betriebe be-
zieht, die voll zu konsolidieren sind.  
 
 
3.4.4 Die Angaben im Gesamtanhang 
 
Durch den gemeindlichen Gesamtanhang soll es den Adressaten des Gesamtabschlusses ermöglicht werden, die 
wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. Dieses Ziel sowie die Aussagefähig-
keit des Gesamtanhangs erfordern, auch Angaben über die Anwendung der Equity-Methode zu machen, ein-
schließlich der Benennung der davon betroffenen gemeindlichen Betriebe. Dazu kann von der Vorgabe ausge-
gangen werden, dass zu den Posten der Gesamtbilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den anzugeben und so zu erläutern sind, dass sachverständige Dritte die Wertansätze beurteilen können.  
 
Bei mehreren Beteiligungen der Gemeinde an gemeindlichen Betrieben sind auch die zu den einzelnen Betrieben 
ermittelten Unterschiedsbeträge getrennt voneinander und getrennt nach aktivem und passivem Unterschiedsbe-
trag anzugeben. Diese gesetzlich definierten Pflichten entstehen daraus, dass der Gesamtanhang nach § 116 
GO NRW ein Bestandteil des gemeindlichen Gesamtabschlusses ist. Insgesamt gesehen müssen die Erläuterun-
gen im gemeindlichen Gesamtanhang aber so gefasst sein, dass sachverständige Dritte die Wertansätze im 
gemeindlichen Gesamtabschluss beurteilen können und diese Angaben für die Adressaten des Gesamtabschlus-
ses verständlich und nachvollziehbar sein. 
 
 
3.5 Die Beendigung der Bilanzierung nach der Equity-Methode 
 
Im gemeindlichen Gesamtabschluss ist eine Bewertung eines gemeindlichen Betriebes nach der Equity-Methode 
nicht mehr anzusetzen, wenn die Gemeinde ihre Anteile an dem gemeindlichen Betrieb veräußert hat, der maß-
gebliche Einfluss auf den gemeindlichen Betrieb nicht mehr besteht oder der Betrieb durch den Erwerb weiterer 
Anteile eine Tochtereinheit der Gemeinde geworden ist. Die daraus vorzunehmenden Maßnahmen sind in der 
einschlägigen betriebswirtschaftlichen Literatur näher beschrieben worden. Solche Veränderungen in der Ge-
samtbilanz bedürfen der näheren Erläuterungen im Gesamtanhang des gemeindlichen Gesamtabschlusses. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 51 
Gesamtlagebericht, Gesamtanhang 

 
(1) 1Durch den Gesamtlagebericht ist das durch den Gesamtabschluss zu vermittelnde Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde einschließlich der verselbstständigten Aufgabenberei-
che zu erläutern. 2Dazu sind in einem Überblick der Geschäftsablauf mit den wichtigsten Ergebnissen des Ge-
samtabschlusses und die Gesamtlage in ihren tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. 3Außerdem hat der La-
gebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechen-
de Analyse der Haushaltswirtschaft der Gemeinde unter Einbeziehung der verselbstständigten Aufgabenbereiche 
und der Gesamtlage der Gemeinde zu enthalten. 4In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kenn-
zahlen nach § 12, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage 
der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Gesamtabschluss enthaltenen Ergebnisse 
erläutert werden. 5Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Gesamtentwicklung der Gemeinde ein-
zugehen; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben. 
 
(2) 1Im Gesamtanhang sind zu den Posten der Gesamtbilanz und den Positionen der Gesamtergebnisrechnung 
die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige 
Dritte die Wertansätze beurteilen können. 2Die Anwendung von zulässigen Vereinfachungsregelungen und 
Schätzungen ist im Einzelnen anzugeben.  
 
(3) Dem Gesamtanhang ist eine Kapitalflussrechnung unter Beachtung des Deutschen Rechnungslegungsstan-
dards Nr. 2 (DRS 2) in der vom Bundesministerium der Justiz nach § 342 Abs. 2 des Handelsgesetzbuches be-
kannt gemachten Form beizufügen. 
 
 
Erläuterungen zu § 51: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Der Gesamtlagebericht 
 
1.1 Die Inhalte 
 
Der Gesamtabschluss der Gemeinde ist um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen (vgl. nach § 116 Absatz 1 GO 
NRW i.V.m. § 49 GemHVO NRW). Der gemeindliche Gesamtabschluss bietet die Möglichkeit, Informationen über 
die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde (der gemeindlichen Verwaltung und den Betrieben der Gemeinde) 
in einem Zahlenwerk zusammenzufassen. Dieser integrierten Gesamtsicht muss auch der Gesamtlagebericht 
ausreichend Rechnung tragen. Durch den Gesamtlagebericht ist daher einerseits das durch den Gesamtab-
schluss zu vermittelnde Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde ein-
schließlich der gemeindlichen Betriebe unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung 
(GoL) zu erläutern. Andererseits stellt der gemeindliche Gesamtlagebericht ein eigenständiges Instrument dar. Er 
ist aber gleichwohl nicht unabhängig vom gemeindlichen Gesamtabschluss und daher auch innerhalb der für den 
Gesamtabschluss vorgesehen Frist aufzustellen und diesem beizufügen. 
 
Im Gesamtlagebericht ist über alle Tatsachen und Sachverhalte zu berichten, die für die Gesamtbeurteilung der 
Gemeinde erforderlich sind. Er muss deshalb einen Überblick über den Geschäftsablauf des vergangenen Haus-
haltsjahres geben, die wichtigsten Ergebnisse des Gesamtabschlusses sowie die wirtschaftliche Gesamtlage der 
Gemeinde in ihren tatsächlichen Verhältnissen darstellen, eine Analyse der Haushaltswirtschaft unter Einbezie-
hung der gemeindlichen Betriebe und der wirtschaftlichen Gesamtlage enthalten, die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung der Gemeinde unter Einbeziehung der produktorientierten Ziele und Leistungskennzah-
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len enthalten. Dem Gesamtlagebericht kommt somit eine umfassende und vielfältige Informationsfunktion für die 
Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses zu. 
 
 
1.2 Die Angaben über Verantwortliche  
 
Die Vorschrift des § 116 Absatz 4 GO NRW verlangt, dass zu jedem Gesamtabschluss am Schluss des Gesamt-
lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands bzw. für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie 
für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, Angaben über persönliche 
Verhältnisse zu machen sind. Damit werden unter Namensnennung der Verantwortlichen individualisierte Anga-
ben von jedem Einzelnen gefordert. Dazu gehören z. B. auch Angaben über die Mitgliedschaften in Aufsichtsrä-
ten und anderen Kontrollgremien sowie die Mitgliedschaft in Organen von gemeindlichen Betrieben. Diese Infor-
mationen dienen dazu, gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde, 
die Verantwortlichkeiten für den Gesamtabschluss aufzuzeigen.  
 
Unter die Angabepflichten fallen insbesondere personenbezogene Mandate, die von dem benannten Personen-
kreis in vielfältiger Form ausgeübt werden, z. B. Aufsichtsratsmandate, Beiratsmandate, Geschäftsführer- oder 
Vorstandstätigkeiten, Mitgliedschaften in einer Gesellschafterversammlung oder einer Verbandsversammlung, 
Mitgliedschaften in Verwaltungsräten, Mitgliedschaften im Kreditausschuss von Sparkassen, Mitgliedschaften im 
Kuratorium von Stiftungen. Aus Transparenzgründen sollten dabei auch Mandate benannt werden, die aus der 
beruflichen Funktion heraus entstanden sind, die bei der Gemeinde ausgeübt wird. Das Innehaben eines solchen 
Mandates muss dabei nicht unmittelbar als Vertreter der Gemeinde bestehen. Es sollten auch Mandate aufgrund 
berufsfachlicher Zusammenschlüsse angegeben werden, die neben dem Hauptberuf bestehen.  
 
Die persönlichen Angaben dienen dazu, den Adressaten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gegenüber, 
insbesondere gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde, die Verantwortlichkeiten für den Jahres-
abschluss der Gemeinde hervorzuheben und dabei eine ausreichende Auskunft über die persönlichen Verhältnis-
se in Bezug auf mögliche Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Gemeinde zu geben (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Angabepflichten der Verantwortlichen in der Gemeinde 

 
 

Angabepflichten 
 

Beispiele für Mandate 
 

-  Familienname mit mindestens einem ausgeschrie-
benen Vornamen 

 

……….. 

 
- der ausgeübte Beruf  

 
……….. 

 
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und 

anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 
Satz 3 des Aktiengesetzes  
 

 
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und 

anderen Kontrollgremien von Aktiengesell-
schaften und anderen Gesellschaften, 

- Beirat bei Aktiengesellschaften 
 

 
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbst-

ständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde 
in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form  
 

 
- Mitglied der Gesellschafterversammlung 

(Gesellschafterausschuss), z. B. bei ge-
meindlichen Betrieben der Abfallbeseiti-
gung, Abwasserbeseitigung, Energieversor-
gung, Stadtentwicklung, Stadtmarketing, 
Verkehrsinfrastruktur, Verkehrsbetrieb, 
Wasserversorgung, Wirtschaftsförderung, 

- Mitglied der Verbandsversammlung, 
- Mitglied des Verwaltungsrats, 
- Mitglied in besonderen Ausschüssen, 
- Mitglied einer Kommission, 
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Die Angabepflichten der Verantwortlichen in der Gemeinde 

 
 

Angabepflichten 
 

Beispiele für Mandate 
- Mitglied eines Fachbeirates, 
- Mitglied der Geschäftsführung 
 

 
-   die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privat-

rechtlicher Unternehmen  
 

 
- Mitglied im Beirat von Versicherungsgesell-

schaften, 
- Mitglied im Stiftungsrat, Beirat oder Kurato-

rium von Stiftungen 
 

Abbildung 687 „Die Angabepflichten der Verantwortlichen in der Gemeinde“ 
 
Angabepflichtig ist dagegen nicht das Innehaben von Aktien und damit die grundsätzliche Zugehörigkeit zur 
Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. Auch wenn die versammelten Aktionäre als Verbund dieses Organ 
bilden, ist dieses Gremium nicht personenbezogen wie die anderen Organe der Aktiengesellschaft, die allesamt 
nach Namen gebildet werden. Die Verbindung der einzelnen Personen (Aktionäre) zur Hauptversammlung wird 
nur durch das Innehaben von Aktien und nicht durch Namen, Ämter oder Funktionen bestimmt. Weitere über die 
Pflichtangaben hinausgehende Angaben, z. B. Angaben über die Höhe der Entgelte für die Tätigkeit in Organen, 
werden im Zusammenhang mit dem im Lagebericht zu machenden Angaben nicht gefordert. 
 
Über die in der Vorschrift bestimmten Pflichtangaben wird auf mögliche typische Interessenkonflikte der Verant-
wortlichen hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung 
sind. Mit den Angaben soll die berufliche Belastung der verantwortlichen Personen aufgezeigt und deren Kompe-
tenz erkennbar gemacht werden. Ein Verzicht auf diese Angaben ist nicht zulässig. Auch besteht keine Schutz-
klausel, nach der in besonderen Fällen lediglich nur eingeschränkte Angaben gemacht werden dürfen, außer das 
Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder würde gefährdet. Die Angaben hängen dabei nicht 
vom pflichtgemäßen Ermessen der betreffenden Personen ab, denn es kommt nicht darauf an, ob dieser Teil der 
gemeindlichen Berichterstattung zum Verständnis des Gesamtabschlusses notwendig ist. Die zu machenden 
Angaben sind daher aus dem Blickwinkel der Adressaten des Gesamtabschlusses und nicht aus dem Blickwinkel 
der Organmitglieder zu betrachten und zu prüfen. 
 
 
1.3 Die Auskünfte über die Geschäftsführung  
 
Für die Gemeinde besteht die gesetzliche Verpflichtung, am Schluss des Gesamtlageberichtes ausgewählte 
Angaben über diese Verantwortlichen in der Gemeinde zu machen, um auf mögliche typische Interessenkonflikte 
hinzuweisen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind (vgl. § 
116 Absatz 4 GO NRW). Diese Angabepflichten bieten sich als Anlass an, im Lagebericht auch Aussagen über 
die ordnungsgemäße Geschäftsführung dieser Verantwortlichen zu machen. Dazu gehören u.a. auch Angaben 
über eine ausreichende Informationsversorgung und die Erfüllung der Berichtspflichten sowie Kontrollen im Sinne 
eines wirtschaftlichen Verwaltungshandelns zum Wohle der Gemeinde. Es können Angaben über die Arbeitswei-
se der Organe und über Führungspraktiken, ggf. unter Benennung gesetzlicher Standards, gemacht werden.  
 
Soweit die gesetzlich vorgesehenen Gremien der Gemeinde die Verantwortung tragen, bedarf es nur entspre-
chender Angaben über die Arbeit des gesamten Gremiums und nicht einer personenbezogenen Zuordnung auf 
seine Mitglieder. Zudem müssen nicht die sachlichen Beratungsinhalte von Sitzungen und Beratungen zum Ge-
genstand der Berichterstattung gemacht werden. Gleichwohl kommt den Angaben über das tatsächliche Zusam-
menwirken nicht nur zwischen dem Rat der Gemeinde, der gemeindlichen Verwaltung und den gemeindlichen 
Betrieben, sondern auch zwischen dem Rat und seinen Ausschüssen sowie dem Bürgermeister und dem Verwal-
tungsvorstand eine besondere Bedeutung zu. Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten bedarf es 
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dazu ggf. auch verbindlicher Regelungen, um Informationen sicherzustellen. Zu berücksichtigen ist, dass der 
gemeindliche Gesamtlagebericht kein Marketinginstrument darstellt. 
 
 
1.4 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung  
 
Die Berichterstattung in einem Lagebericht soll darauf ausgerichtet sein, dass entscheidungsrelevante Informati-
onen zur Verfügung gestellt werden, die es dem Adressaten des Abschlusses ermöglichen, sich ein Bild von der 
wirtschaftlichen Lage und der weiteren Entwicklung unter Betrachtung der Chancen und Risiken machen zu kön-
nen. Diesen Zwecken und Zielen dienen die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung. Sie bauen auf 
den für jede Informationsvermittlung geltenden Bedingungen auf und stellen spezielle Anforderungen an einen 
Lagebericht dar. Die einzelnen Anforderungen werden als Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung 
(GoL) bezeichnet (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Grundsatz  
der Richtigkeit 

 
Der Grundsatz verlangt eine der Realität entsprechende Darstel-
lung der Angaben im Lagebericht, also eine Darstellung unter 
objektiver Betrachtung und Willkürfreiheit. Die Informationen 
müssen auch verlässlich und nachvollziehbar sein. 
 

Grundsatz  
der Vollständigkeit 

 
Der Grundsatz bedeutet, dass umfassend die wirtschaftliche 
Lage der Gemeinde, untergliedert in die Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage, darzustellen ist und dazu alle erreich-
baren Informationsquellen ausgeschöpft werden müssen. 
 

Grundsatz  
der Klarheit 

 
Dem Grundsatz soll durch verständliche und übersichtliche 
Informationen Rechnung getragen werden. Dazu gehört, dass 
die Gemeinde bei der Darstellung im Lagebericht auf die Allge-
meinverständlichkeit zu achten hat, aber auch darauf, dass sein 
Inhalt für den Leser nachvollziehbar wird. Dem Lagebericht 
muss der Leser entnehmen können, auf welche Tatsachen sich 
die Analysen und Schlussforderungen für die Haushaltswirt-
schaft und die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
der Gemeinde stützen. Dabei muss die notwendige Übersicht-
lichkeit gewährleistet werden. 
 

Grundsatz  
der Informationsabstufung 

 
Nach dem Grundsatz muss der Umfang der möglichen Informa-
tion gegenüber dem Leser beachtet werden, sodass abhängig 
von der Vielzahl der örtlichen Aufgaben zu berichten ist, d. h. 
Gemeinden mit einem umfangreichen Aufgabenkatalog müssen 
mehr Informationen bieten als Gemeinden mit einem kleineren 
Aufgabenkatalog. 
 

 
Grundsatz  

der Vergleichbarkeit 

 
Dem Grundsatz wird nachgekommen, wenn die Auswahlkriterien 
für die in den Lagebericht aufzunehmenden Informationen sowie 
die Darstellungsform grundsätzlich auch in den folgenden Haus-
haltsjahren beibehalten werden. 
 

Grundsatz 
der Ausgewogenheit 

 
Nach dem Grundsatz ist über die Chancen und Risiken für die 
künftige Entwicklung der Gemeinde gleichermaßen und ausge-
wogen zu berichten. Im Zusammenhang mit dem Grundsatz der 
Vorsicht soll die wirtschaftliche Lage der Gemeinde nicht zu 
pessimistisch dargestellt werden. Auch gebietet dieser Grund-
satz, die gemeindliche Situation nicht zu optimistisch darzustel-
len.   
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 
 

Grundsatz  
der Wesentlichkeit 

 

 
Der Grundsatz, der verlangt, die Informationen aus den ge-
sammelten und bewerteten gemeindlichen Daten auf den 
wesentlichen Kern hinsichtlich der ermittelten Risiken zu be-
schränken und eine Überfrachtung zu vermeiden. 
 

Grundsatz  
der Wirtschaftlichkeit 

 
Der Grundsatz, damit die gewählten Maßnahmen die beste 
Alternative für die Gemeinde darstellen und Chancen und 
Risiken angemessen gegeneinander abgewogen werden.  
 

Grundsatz 
der Vorsicht 

 
Der Grundsatz verpflichtet zur Vorbeugung und Vermeidung 
einer zu optimistischen Darstellung in der Berichterstattung. 
 

 
Grundsatz 

der Verantwortlichkeit 
 

Die Angaben müssen aus Sicht der Verantwortlichen dargestellt 
und vermittelt werden. 

Abbildung 688 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung“ 
 
Bei der Erstellung des gemeindlichen Gesamtlageberichtes soll die Gemeinde auch die Grundsätze ordnungs-
mäßiger Lageberichterstattung beachten. Dadurch kann sichergestellt werden, dass Aspekte in die Berichterstat-
tung einbezogen werden, die ausgehend von den Aktivitäten der Gemeinde auch einen Einblick in haushaltswirt-
schaftliche Gesamtausrichtung und Gesamtsteuerung der Gemeinde ermöglichen. Mit der Anwendung der 
Grundsätze soll zudem eine Klarheit und Übersichtlichkeit des Berichtes erreicht werden, die den Adressaten des 
gemeindlichen Gesamtabschlusses ein zutreffendes Gesamtbild über die Gemeinde ermöglicht. 
 
 
1.5 Das Risikofrüherkennungssystem 
 
1.5.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde verpflichtet ist, ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten und ihre stetige 
Aufgabenerfüllung zu sichern, ist ein Überwachungssystem, das es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende 
Entwicklungen für die Gemeinde frühzeitig zu erkennen, hilfreich. Die Gemeinde muss daher prüfen, ob sie 
auch für sich ein Risikofrüherkennungssystem einrichtet, wie es z. B. für Eigenbetriebe vorgeschrieben ist (vgl. § 
10 Absatz 1 EigVO NRW). Dies erleichtert die Berichterstattung im Gesamtlagebericht über die Risiken, die die 
wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde erheblich beeinflussen können.  
 
Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere die Risikoidentifikation, die Risikobewertung, Maßnahmen der 
Risikobewältigung einschließlich der Risikokommunikation, die Risikoüberwachung bzw. Risikofortschreibung 
und die Dokumentation (Risikomanagement). Außerdem sind eine ständige Beobachtung möglicher Risikoquel-
len und ihre Veränderungen unerlässlich, z. B. der Geld- und Kreditmarkt, die Energiemärkte. Aber auch die 
Entwicklungen im Steuerrecht, europäische Entwicklungen sowie Veränderungen im allgemeinen Geschäftsver-
kehr können einen Anlass für Risiken und Chancen der Gemeinde bieten.  
 
Im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses kann von der Gemeinde ein vorhandenes Risikofrüherken-
nungssystem in weiteren Entwicklungsschritten in ein „konzernweites“ Risikofrüherkennungssystem überführt 
werden. Die daneben ggf. bestehenden Verpflichtungen der gemeindlichen Betriebe, jeweils auch ein eigenes 
Risikofrüherkennungssystem einzurichten, bleiben davon unberührt. Eine gesicherte Aussage über die Chancen 
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und Risiken der Gemeinde einschließlich ihrer Betriebe kann erreicht werden, wenn u.a. alle Aufgabenbereiche 
über ein funktionierendes und aufeinander abgestimmtes Risikofrüherkennungssystem verfügen.  
 
 
1.5.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung 
 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung werden in allgemeine und besondere Grundsätze unter-
gliedert. Die allgemeinen Grundsätze beinhalten allgemeine Handlungsvorgaben, die im Zusammenhang mit 
einer pflichtgemäßen Risikoüberwachung stehen. Die besonderen Grundsätze füllen die Handlungsempfehlun-
gen zur Ausgestaltung eines Risikoüberwachungssystems weiter aus. Die allgemeinen und die besonderen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung, die die Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung eines 
Risikoüberwachungssystems weiter ausfüllen und sich den allgemeinen Grundsätzen unterordnen müssen, 
werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR) 

 
 

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE  

Grundsatz  
der Gesetzmäßigkeit 

 
Der Grundsatz, der die Forderung nach der Kenntnis, Be-
achtung und entsprechender  Überwachung aller gesetzli-
chen und rechtlichen Regelungen umfasst. 
 

Grundsatz  
der  Ordnungsmäßigkeit  

und Systematik 

 
Der Grundsatz, der verlangt, dass das Risikoüberwachungs-
system klar und übersichtlich sein muss sowie einer Ord-
nung bzw. eine Struktur besitzen muss, damit z. B. der Ent-
stehungsbereich von Risiken eindeutig erkennbar wird. 
 

Grundsatz  
der Wirtschaftlichkeit 

 
Der Grundsatz, damit die gewählten Maßnahmen die beste 
Alternative für die Gemeinde darstellen und Chancen und 
Risiken angemessen gegeneinander abgewogen werden.  
 

 
BESONDERE GRUNDSÄTZE  

Grundsatz  
der Risikostrategiebestimmung 

 
Der Grundsatz, der Vorgaben verlangt, wie in der Gemeinde 
mit Risiken umzugehen ist, z. B. welche Risiken eingegan-
gen werden können, in welchem Verhältnis Chancen und 
Risiken zueinanderstehen sollen. 
 

Grundsatz  
der Einrichtung 

einer Organisationsstruktur 

 
Der Grundsatz, der verlangt, Strukturen und Systeme zu 
schaffen, anhand dessen sich die einzelnen Risikostrategie-
vorgaben umsetzen und ggf. neu ausrichten lassen. 
 

Grundsatz  
der vollständigen  
Risikoermittlung 

 
Der Grundsatz, der beinhaltet, dass das Risikoüberwa-
chungssytem so auszugestalten ist, dass möglichst alle 
Risiken aus sämtlichen Aufgabenbereichen der Gemeinde 
erfasst werden. 
 

Grundsatz  
der vorsichtigen  
Risikobewertung 

 
Der Grundsatz, der eine systematische Aufarbeitung der 
Grundlagendaten verlangt, sodass ihre Relevanz für die 
Risiken und Chancen der Gemeinde erkennbar wird. 
 

Grundsatz  
der Wesentlichkeit 

 
Der Grundsatz, der verlangt, die Informationen aus den 
gesammelten und bewerteten gemeindlichen Daten auf den 
wesentlichen Kern hinsichtlich der ermittelten Risiken zu 
beschränken und eine Überfrachtung zu vermeiden. 
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR) 

 

Grundsatz  
der Kommunikation 

 
Der Grundsatz, der verlangt, gemeindeintern die Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass risikobehaftete Sachverhalte 
zeitnah der Verwaltungsführung zur Kenntnis gelangen, ggf. 
je nach Risikosachverhalt eine Abstufung nach sachlichen 
Risikoklassen zuzulassen.  
 

Grundsatz  
der Dokumentation 

 
Der Grundsatz, der verlangt, dass sämtliche ergriffenen 
Maßnahmen in Schriftform niedergelegt oder in der Daten-
verarbeitung dokumentativ erfasst werden, um die Einhal-
tung von Überwachungsmaßnahmen zu gewährleisten bzw. 
sicherzustellen und einer Nachweispflicht zu genügen. 
 

Grundsatz  
der Stetigkeit 

 
Der Grundsatz, der eine Stetigkeit der Methoden zur Ermitt-
lung risikorelevanter Sachverhalte verlangt, um einen Ver-
gleich in einer Zeitreihe zu ermöglichen, sodass Abweichun-
gen im Zeitablauf und die hierfür maßgeblichen Erwägungen 
erkennbar und nachvollziehbar werden. 
 

Abbildung 689 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung“ 
 
 
1.5.3 Die Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems 
 
1.5.3.1 Allgemeine Inhalte 
 
Die Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten der Ge-
meinde, z. B. von der Gemeindegröße, der Organisation der Verwaltung, der haushaltswirtschaftlichen Lage. 
Daraus können sich unterschiedliche Anforderungen an ein solches System ergeben, in dem alle Aufgabenbe-
reiche zu berücksichtigen sind. Es sind keine konkreten landesweiten Systemvorgaben sachgerecht, denn die 
Beantwortung der Frage nach dem Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Risikos hängt von der Risikoakzeptanz 
in der einzelnen Gemeinde ab. Für die Wirksamkeit und den Erfolg eines Risikofrüherkennungssystems ist da-
her die in der Gemeinde vorhandene Risikokultur und Risikopolitik sowie das vorhandene Risikobewusstsein 
von wesentlicher Bedeutung.  
 
Die Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems muss unter der Abwägung von Vor- und Nachteilen 
sowie den Besonderheiten der Gemeinde nachvollziehbar gemacht werden. Ein von der Gemeinde eingerichte-
tes Risikofrüherkennungssystem kann in weiteren Entwicklungsschritten in ein „konzernweites“ Risikofrüherken-
nungssystem überführt werden. Die daneben ggf. bestehenden Verpflichtungen der Unternehmen und Einrich-
tungen der Gemeinde, jeweils auch ein eigenes Risikofrüherkennungssystem einzurichten, bleiben dabei unbe-
rührt (vgl. § 10 Absatz 1 EigVO NRW). Das Risikofrüherkennungssystem muss zudem von der Gemeinde aus-
reichend dokumentiert werden.  
 
 
1.5.3.2 Besondere Inhalte 
 
Die Ausgestaltung eines gemeindlichen Risikofrüherkennungssystems sollte sich an der Art und dem Umfang 
sowie der Struktur der von der Gemeinde übernommenen Risiken, aber auch an der örtlichen Risikosteuerung 
orientieren. So gilt es u.a., die mit dem Risikofrüherkennungssystem verbundenen Aufgaben klar zu definieren 
und gegeneinander abzugrenzen, die Verantwortlichkeiten innerhalb der gemeindlichen Verwaltung im Einzel-
nen festzulegen und die Effektivität und Effizienz des eingerichteten Systems einer regelmäßigen Überwachung 
zu unterziehen. Es sollte zudem sichergestellt werden, dass geeignete Verfahren benutzt werden, um wesentli-
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che Risiken frühzeitig zu erkennen. Auch müssen zeitnahe Anpassungen möglich sein, wenn sich externe 
und/oder interne Rahmenbedingungen verändert haben.  
 
Die vorzunehmende Risikobewertung durch die Gemeinde sollte mit den zugrunde gelegten Annahmen und 
Daten sowie den daraus gezogenen Schlussfolgerungen ausreichend dokumentiert werden. Die gemeindliche 
Risikosteuerung umfasst dabei die von der Gemeinde getroffenen Maßnahmen über den Umgang mit den ermit-
telten Risiken sowie die Festlegung und Bemessung der Übernahme von Risiken durch die Gemeinde unter 
Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Daraus folgt insgesamt, dass die Ergebnisse eines 
Risikofrüherkennungssystems nicht im Widerspruch zur Geschäftstätigkeit der Gemeinde stehen sollen. 
 
 
1.5.4 Die Einbeziehung in die Jahresabschlussprüfung 
 
Das gemeindliche Risikofrüherkennungssystem ist zudem auch ein Gegenstand der Jahresabschlussprüfung, 
bei der es zu beurteilen gilt, ob das eingerichtete System und dessen Umsetzung mit dem Umfang, der Art und 
der Komplexität der von der Gemeinde eingegangenen Risiken in Einklang steht und angemessen ist. Dazuge-
hört auch die interne Berichterstattung im Rahmen des örtlichen Risikomanagements sowie dessen Überwa-
chung. Der Abschlussprüfer soll daher im Prüfungsbericht zum gemeindlichen Jahresabschluss auch auf die 
wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung des gemeindlichen Risikofrüherkennungssystems eingehen. 
  
 
1.6 Der Gesamtgeschäftsbericht der Gemeinde 
 
Der Gemeinde bleibt es unbenommen, neben der Aufstellung des gemeindlichen Jahresabschlusses, dem ein 
Lagebericht beizufügen ist (vgl. § 95 GO NRW), einen Geschäftsbericht unter Berücksichtigung ihrer örtlichen 
Aufgabenerfüllung zu erstellen. Vielfach wird in einem solchen Geschäftsbericht, ausgehend von der Erledigung 
der vielfachen Aufgaben leistungsbezogen unter Einbeziehung der Aufgaben der Daseinsvorsorge über die Ge-
schäftstätigkeit der Gemeinde informiert. Das gemeindliche Haushaltsjahr stellt dabei einen zeitlichen Bezugs-
rahmen und der gemeindliche Jahresabschluss eine ergebnisorientierte Basis für den Geschäftsbericht dar. Ein 
solcher Geschäftsbericht stellt das spezielle fachbezogene Handeln der Gemeinde daher nicht nur unter den 
Gesichtspunkten der gemeindlichen bzw. haushaltswirtschaftlichen Rechnungslegung, sondern unter den Ge-
sichtspunkten der bedarfsgerechten und leistungsorientierten gemeindlichen Aufgabenerfüllung dar. Die Gestal-
tung des gemeindlichen Geschäftsberichtes wird daher vielfach unter Berücksichtigung der produktorientierten 
Aufgabenerledigung vorgenommen. 
 
In diesem Zusammenhang dürfte es im Rahmen der Selbstdarstellung der Gemeinde sinnvoll und sachgerecht 
sein, nicht nur statistische Daten zu präsentieren, sondern auch relevante Angaben über die gemeindliche Ge-
schäftstätigkeit aus Sicht des gemeindlichen Verwaltungsvorstands (vgl. § 70 GO NRW), ggf. auch gesondert aus 
Sicht des Bürgermeisters, aber auch aus Sicht des Rates der Gemeinde zu machen. Bedeutende Vorgänge er 
Gemeinde sollten dabei in einen Zusammenhang mit der Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit bzw. dem Jahres-
abschluss der Gemeinde gestellt werden. Außerdem kann auch ein Bezug zu den im Internet zur Verfügung ge-
stellten Informationen sowie zur Veröffentlichung des gemeindlichen Jahresabschlusses hergestellt werden. Die 
inhaltliche Gestaltung des gemeindlichen Geschäftsberichtes obliegt der Gemeinde in eigener Verantwortung. 
 
 
1.7 Die Beifügung des Gesamtlageberichtes zum Gesamtabschluss 
 
Nach § 116 Absatz 1 GO NRW ist dem gemeindlichen Gesamtabschluss ein Gesamtlagebericht beizufügen. 
Diese ausdrückliche Vorgabe bedeutet, dass der Gesamtlagebericht zu den Gesamtabschlussunterlagen der 
Gemeinde zu zählen ist. Er stellt damit auch einen Prüfungsgegenstand in der Gesamtabschlussprüfung dar, die 
durch den Verweis in § 116 Absatz 5 GO NRW entsprechend den Vorschriften in § 101 i.V.m. § 103 Absatz 1 Nr. 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 51 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2630 

3 GO NRW ausdrücklich bestimmt wird. Der Gesamtlagebericht der Gemeinde ist dabei auch unter dem Ge-
sichtspunkt der Übereinstimmung mit dem Gesamtabschluss zu bewerten. Die Vorgabe über die Beifügung des 
gemeindlichen Gesamtlageberichtes zum Gesamtabschluss der Gemeinde bedeutet aber auch, dass der Ge-
samtlagebericht im Zusammenhang mit der Bekanntmachung des gemeindlichen Gesamtabschlusses in entspre-
chender Weise durch die Gemeinde zur Einsichtnahme verfügbar zu halten ist. 
 
 
1.8 Der Lagebericht als „Gesamtlagebericht“ 
 
Ein besonderer Vorgang ist der Verzicht der Gemeinde auf die Aufstellung eines gemeindlichen Gesamtab-
schlusses. Die Vorschrift des § 116 GO NRW enthält zwar keine gesonderte Ausnahmeregelung, die es ermög-
licht, dass eine Gemeinde generell von der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses befreit ist. In 
Einzelfällen kann aber ein Verzicht auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses dadurch möglich werden, dass 
keiner der gemeindlichen Betriebe voll zu konsolidieren ist. In diesen Fällen besteht kein Mutter-Tochter-
Verhältnis zwischen der Verwaltung der Gemeinde und einem ihrer Betriebe. Das Bestehen eines Mutter-Tochter-
Verhältnis ist aber die wichtigste Voraussetzung, damit für die Gemeinde die Pflicht zur Aufstellung eines ge-
meindlichen Gesamtabschluss entsteht. Die Aufstellungspflicht entsteht auch nicht alleine dadurch, dass die 
betreffende Gemeinde über Betriebe verfügt, die nach der Equity-Methode zu konsolidieren wären.  
 
Ein entsprechendes Beteiligungsverhältnis zwischen der Kernverwaltung der Gemeinde und einem ihrer Betriebe 
ersetzt daher auch nicht bzw. stellt nicht das notwendige Mutter-Tochter-Verhältnis für die Durchführung der Voll-
konsolidierung her. Zu jedem neuen Abschlussstichtag ist von der Gemeinde jedoch erneut zu prüfen, ob ein 
Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der Kernverwaltung der Gemeinde und einem ihrer Betriebe besteht. In ei-
nem solchen Verzichtsfall entsteht eine besondere Unterrichtungspflicht gegenüber dem Rat, denn dieser soll 
regelmäßig den in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember i.d.R. aufzustellenden gemeind-
lichen Gesamtabschluss bestätigen.  
 
Durch einen Verzicht wird der Rat aber von seiner Aufgabe befreit. Es bleibt auch die grundsätzliche Prüfungs-
pflicht nach § 116 i.V.m. § 101 GO NRW bestehen, die sich dann darauf erstreckt, ob örtlich die Voraussetzungen 
für einen Verzicht auf die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtabschlusses vorliegen. Außerdem muss in den 
Verzichtsfällen der Lagebericht zum gemeindlichen Jahresabschluss in einen „Gesamtlagebericht“ erweitert wer-
den, denn vergleichbar der Unterrichtspflicht gegenüber dem Rat über diesen Sachverhalt, besteht auch eine 
Informationspflicht gegenüber der Öffentlichkeit, denn auch hier mangelt es sonst an dem zu gebenden Überblick 
über die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde. 
 
Im gemeindlichen Lagebericht als „Gesamtlagebericht“ ist deshalb über alle Tatsachen und Sachverhalte zu be-
richten, die für die Gesamtbeurteilung der Gemeinde erforderlich sind. Er muss deshalb einen Überblick über den 
Geschäftsablauf des vergangenen Haushaltsjahres geben, die wichtigsten Ergebnisse des Gesamtabschlusses 
sowie die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde in ihren tatsächlichen Verhältnissen darstellen, eine Analyse 
der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der gemeindlichen Betriebe und der wirtschaftlichen Gesamtlage 
enthalten, die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde unter Einbeziehung der produkt-
orientierten Ziele und Leistungskennzahlen enthalten. Dem Lagebericht kommt somit eine umfassende und viel-
fältige Informationsfunktion für die Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses zu, weil ein Gesamtlagebe-
richt wegen des Verzichts auf den Gesamtabschluss nicht als Informationsinstrument der Gemeinde entsteht.  
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2. Der Gesamtanhang 
 
2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
In Anlehnung an die Vorschriften über das kaufmännische Rechnungswesen enthält der Gesamtanhang als Be-
standteil des gemeindlichen Gesamtabschlusses nach § 49 GemHVO NRW insbesondere Erläuterungen zu ein-
zelnen Posten der Gesamtbilanz und den Positionen der Gesamtergebnisrechnung. Diese Informationsfunktion 
des Gesamtanhangs soll dazu beitragen, dass der Gesamtabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde vermittelt.  
 
Der Gesamtanhang soll neben einer Beschreibung auch eine Ergänzung, Korrektur und Entlastung von Gesamt-
bilanz und Gesamtergebnisrechnung bezwecken und deren Interpretation unterstützen. Der Gesamtanhang hat 
damit eine übergeordnete Aufgabenstellung. Er darf nicht dazu genutzt werden, um auf einen Wertansatz in der 
gemeindlichen Gesamtbilanz oder einer Position in der Gesamtergebnisrechnung zu verzichten und hat daher 
keine Ersatzfunktion. Lediglich nur eine Angabe im Gesamtanhang zu machen, würde mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den GoB nicht in Einklang stehen. Insoweit hat der Gesamtanhang nur eine Ergänzungsfunktion, 
wie die erforderlichen Daten nicht aus dem Gesamtabschluss ableitbar sind. Dafür sind die notwendigen Angaben 
konkret zu machen, ggf. auch aufzugliedern und zu erläutern, ggf. auch zu begründen. 
 
 
2.2 Die Berichterstattung im Gesamtanhang 
 
2.2.1 Erläuterungspflichten der Gemeinde 
 
Durch den Gesamtanhang soll es den Adressaten des Gesamtabschlusses ermöglicht werden, die wirtschaftliche 
Gesamtlage der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. Dieses Ziel sowie die Aussagefähigkeit des Gesamt-
anhangs soll auch dadurch gewährleistet werden, dass zusätzlich zur Generalklausel in der Vorschrift keine be-
sonderen Sachverhalte benannt sind, die eine gesonderte Erläuterungspflicht im Gesamtanhang auslösen. Alle 
Angaben im Gesamtanhang (Pflichtangaben, Wahlpflichtangaben, zusätzliche Angaben) müssen wahr, klar und 
übersichtlich sowie so vollständig sein, dass der Gesamtanhang die an ihn gestellten Anforderungen erfüllt und 
der Gesamtabschluss das in § 116 GO NRW geforderte Bild über die tatsächliche wirtschaftliche Gesamtlage der 
Gemeinde vermittelt.  
 
Die Angaben im Gesamtanhang müssen sich daher immer auf den aktuellen Gesamtabschluss und nicht auf 
vorhergehende Gesamtabschlüsse beziehen. Hinsichtlich der Inhalte, des Umfanges und der Bedeutung des 
Gesamtanhangs sowie der zu machenden Angaben finden u.a. die Grundsätze Klarheit, Wesentlichkeit, Vollstän-
digkeit und Übersichtlichkeit Anwendung. Auf eine Verständlichkeit der im Gesamtanhang enthaltenen Angaben 
und Erläuterungen ist großer Wert zu legen. Eine Bezugnahme auf die betreffenden haushaltsrechtlichen Vor-
schriften darf nicht dazu führen, die zu machenden Angaben zu einer Kurzform zu verdichten. Auch entbinden 
aufgenommene Verweise auf Angaben aus Vorjahren nicht von den Erläuterungspflichten zum aktuellen Ge-
samtabschluss.  
 
Für die Gemeinde besteht keine Wahlmöglichkeit, die zu machenden Angaben statt im Gesamtanhang im Ge-
samtlagebericht zu machen. Die Angaben im Gesamtlagebericht können die Angaben des Gesamtanhangs er-
gänzen aber nicht ersetzen. Es bedarf zudem keines Hinweises im Gesamtanhang, z. B. in Form von Fehlanzei-
gen, dass erläuterungspflichtige Sachverhalte im betreffenden Haushaltsjahr vor Ort nicht aufgetreten sind. Ein 
Nichtvorhandensein von Angaben im Gesamtanhang bedeutet grundsätzlich immer, dass derartige Sachverhalte 
bei der Gemeinde vor Ort nicht vorliegen. Alle Angaben müssen informationsrelevant sein und dürfen durch eine 
Vielzahl von nicht relevanten Angaben nicht verschleiert werden.  
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Bei freiwilligen Angaben der Gemeinde besteht eine Wahlmöglichkeit zwischen dem Gesamtanhang und dem 
Gesamtlagebericht, doch sollten dann die notwendigen Verweise gemacht werden. Zu beachten ist, dass auch 
die freiwilligen Angaben der Prüfungspflicht unterliegen. Sie sollten zudem sich nicht nur auf ausgewählte positive 
Sachverhalte richten, sondern sich auch auf negative Tatbestände beziehen. Im Einzelfall muss durch die Ge-
meinde vor Ort auch geprüft und entschieden werden, ob Schutzklauseln zu beachten sind, die zum Unterlassen 
von Angaben im Gesamtanhang führen können. Die Vorschrift des § 116 Absatz 4 GO NRW bleibt davon unbe-
rührt, denn sie betrifft den Gesamtlagebericht und nicht die Berichterstattung im Gesamtanhang. Außerdem ist 
auch eine Zusammenfassung von Gesamtlagebericht und Gesamtanhang wegen ihrer unterschiedlichen Zweck-
setzung nicht sachgerecht. 
 
 
2.2.2 Das Unterlassen von Angaben 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Gesamtanhangs ist von der Gemeinde nicht nur zu prüfen, welche Angaben in 
den gemeindlichen Gesamtanhang aufzunehmen sind, sondern auch, welche Angaben zu unterlassen sind. So 
kann es erforderlich sein, aus Datenschutz- und/oder Geheimhaltungsgründen sowie betrieblichen Gründen be-
stimmte Angaben und Erkenntnisse nicht allgemein öffentlich zu machen, sodass in der öffentlichen Beratung des 
Rates über den gemeindlichen Gesamtabschluss nur ausgewählte geeignete Unterlagen allgemein verfügbar 
gemacht werden. Ebenso können auch andere Gründe dazu führen, auf die Veröffentlichung bestimmter Teile 
des gemeindlichen Gesamtabschlusses zu verzichten.  
 
Das Unterlassen von Angaben im gemeindlichen Gesamtanhang ist von der Gemeinde unter Berücksichtigung 
der örtlichen Verhältnisse und Gegebenheiten abzuwägen. In eine solche örtlich vorzunehmende Abwägung 
müssen die berechtigten Interessen der Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses sowie das Transpa-
renzgebot sowie die Belange des Gemeinwohls einbezogen und gewichtet werden. Die Entscheidung der Ge-
meinde über das Unterlassen von Angaben im gemeindlichen Gesamtanhang ist zu begründen und zu dokumen-
tieren. Sie ist in die Prüfung des gemeindlichen Gesamtabschlusses einzubeziehen. Die Vorschrift des § 116 
Absatz 4 GO NRW bleibt davon unberührt, denn sie betrifft den Gesamtlagebericht und nicht die Berichterstat-
tung im Gesamtanhang. 
 
 
3. Die Gesamtkapitalflussrechnung 
 
Der Gesamtabschluss der Gemeinde soll u.a. ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Fi-
nanzgesamtlage der Gemeinde vermitteln. Aus der gemeindlichen Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung 
lassen sich jedoch nur derivativ und indirekt die Gesamtzahlungsströme der Gemeinde ermitteln, weil die Ergeb-
nisgrößen vielfach nicht mit den Zahlungsgrößen gleichzusetzen sind. Dem Gesamtanhang im gemeindlichen 
Gesamtabschluss ist deshalb eine Gesamtkapitalflussrechnung (GFKR) beizufügen. Die Gesamtkapitalflussrech-
nung unterstützt einerseits die Aufgabe des Gesamtabschlusses. Andererseits wird entsprechend ihrer Bedeu-
tung ein Überblick über die Gesamtliquidität der Gemeinde gegeben, zumal in manchen gemeindlichen Betrieben 
der Liquidität bzw. dem Finanzgebaren nicht die notwendige Bedeutung zukommt. Bei deren Aufstellung sind die 
einschlägigen haushaltswirtschaftlichen Grundsätze, z. B. „Stetigkeit“, „Nachprüfbarkeit“ und „Wesentlichkeit“, 
aber auch die Grundsätze ordnungsmäßiger Kapitalflussrechnung, zu beachten. 
 
Eine Vorgabe in § 49 Absatz 3 GemHVO NRW, auch den § 38 GemHVO NRW (Finanzrechnung) auf den ge-
meindlichen Gesamtabschluss anzuwenden, besteht daher nicht, denn die Erfassung der Zahlungsströme (auch 
bei den Betrieben) wäre dann nur nach der direkten Methode möglich. Die gemeindlichen Betriebe erfassen je-
doch ihre Zahlungsströme regelmäßig nicht gesondert in einer Finanzrechnung, wie diese z. B. bei der gemeindli-
chen Kernverwaltung zur Anwendung kommt. Sie dürfen - anders als die Kernverwaltung der Gemeinde (vgl. § 27 
Absatz 4 GemHVO NRW) – ihren Zahlungsumfang auch indirekt aus ihrem Jahresergebnis ermitteln. Die Anwen-
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dung des § 38 GemHVO NRW im gemeindlichen Gesamtabschluss würde dazu führen, dass auch die Betriebe 
eine Finanzrechnung aufbauen und ihre Zahlungsströme nach Arten getrennt und einzeln erfassen müssten.  
 
Aus Sicht der Gesamtsteuerung der Gemeinde ist die direkte Ermittlung der gesamten gemeindlichen Zahlungs-
ströme erstrebenswertes Ziel. Es werden dadurch Analysen der gemeindlichen Zahlungsströme aus der laufen-
den Geschäftstätigkeit durchführbar, die mit einer Darstellung nach der indirekten Methode nicht möglich sind. 
Die Festlegung für den gemeindlichen Gesamtabschluss eine indirekt-derivative Darstellung und Erfassung der 
gemeindlichen Zahlungsströme zuzulassen, stellt derzeit eine Erleichterung für die Aufstellung des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses dar. Die unbefristete Beibehaltung wäre aber auf Dauer im Rahmen der NKF-
Fortentwicklung zu überprüfen. Die gemeindliche Gesamtkapitalflussrechnung muss grundsätzlich zahlungsmä-
ßige Informationen bieten, die über die in der Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung enthaltenen Informati-
onen hinausgehen.  
 
Eine Abbildung der gemeindlichen Zahlungsströme in der Gesamtkapitalflussrechnung im Gesamtabschluss der 
Gemeinde soll derzeit entsprechend den handelsrechtlichen Regelungen unter Beachtung der einschlägigen 
Grundsätze und des Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS 2) erfolgen. Zwischen den Inhalten und dem 
Aufbau der Gesamtkapitalflussrechnung nach DRS 2 und den Inhalten und dem Aufbau der Finanzrechnung im 
Jahresabschluss der Gemeinde besteht aber ein grundsätzlicher Einklang. So werden z. B. die Gesamtkapital-
flussrechnung wie die gemeindliche Finanzrechnung in die drei Bereiche „Laufende Geschäftstätigkeit“, „Investiti-
onstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“ gegliedert. Außerdem werden Strukturen der gemeindlichen Einzah-
lungs- und Auszahlungsströme aufgezeigt.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Gesamtlagebericht): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Aufgabe des Gesamtlageberichts): 
 
1.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde soll durch ihren Gesamtlagebericht das durch den Gesamtabschluss zu vermittelnde Bild der Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde einschließlich der verselbstständigten Auf-
gabenbereiche erläutern. Die Informationen im gemeindlichen Gesamtlagebericht sollen dabei jedoch nicht objek-
tiviert werden, wie es i.d.R. für den Gesamtanhang vorgenommen wird. Im gemeindlichen Gesamtlagebericht 
sollen vielmehr die bedeutenden und wesentlichen Informationen über die Ergebnisse der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft und über die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde sowie ihre wirtschaftliche Entwicklung aus 
der Sichtweise und Einschätzung der Verwaltungsführung der Gemeinde (Bürgermeister, Kämmerer, Verwal-
tungsvorstand) gegeben werden.  
 
Diese Zwecksetzung des gemeindlichen Gesamtlageberichtes ist insbesondere deshalb erforderlich, weil der 
gemeindliche Gesamtlagebericht ein eigenständiges und den Gesamtabschluss der Gemeinde ergänzendes 
Werk darstellt. Der Verwaltungsführung wird mit dem Gesamtlagebericht die Möglichkeit eingeräumt, eine Beur-
teilung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde aus ihrer Sicht vorzunehmen. Seiner Aufgabe kann der 
gemeindliche Gesamtlagebericht somit nur gerecht werden, wenn er einerseits einen Rechenschaftsbericht über 
das abgelaufene Haushaltsjahr darstellt, andererseits aber auch eine Prognose über die Chancen und Risiken 
der Gemeinde bezogen auf ihre weitere wirtschaftliche Entwicklung enthält.  
 
In welchem Umfang und in welcher Reihenfolge die Gemeinde in ihrem Gesamtlagebericht auf die einzelnen in 
der Vorschrift benannten Tatbestände eingeht, hat sie eigenverantwortlich unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) zu entscheiden. Dem Grundsatz der Vergleichbarkeit wird z. B. 
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dadurch nachgekommen, dass die Auswahlkriterien für die in den Gesamtlagebericht aufzunehmenden Informati-
onen sowie die Darstellungsform grundsätzlich auch in den folgenden Haushaltsjahren beibehalten wird. Außer-
dem ist bei der Aufstellung des gemeindlichen Gesamtlageberichtes zu beachten, dass den Informationsbedürf-
nissen der Adressaten des gemeindlichen Jahresabschlusses in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird.  
 
 
1.1.2 Die Informationsbedürfnisse von Rat und Bürgern  
 
Mit dem gemeindlichen Gesamtlagebericht ist den Informationsbedürfnissen des Rates und der Bürgerinnen und 
Bürger sowie der Aufsichtsbehörde in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen. Die Bürgerinnen und Bürger 
sind einerseits Adressaten des gemeindlichen Handelns und sollen andererseits die Arbeit von Rat und Verwal-
tung der Gemeinde unterstützen. Es besteht daher ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit an Informationen 
über die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde als auch über die weitere Entwicklung.  
 
Die Verantwortlichen der Gemeinde haben deshalb im gemeindlichen Gesamtlagebericht über alle Tatsachen 
und Sachverhalte zu berichten, die für die Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde 
erforderlich sind (ausreichende Informationsvermittlung). In Einzelfällen kann dabei eine Abwägung notwendig 
werden, wenn Verschwiegenheitspflichten bestehen oder erhebliche nachteilige Auswirkungen für die Gemeinde 
zu erwarten sind. Jedoch ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass die Gemeinde in ihrer gesamten 
Haushaltswirtschaft öffentlich-rechtlich handelt und dazu nicht nur ein gesetzlich verankertes Informationsrecht 
des Rates und der Bürger der Gemeinde besteht.  
 
 
1.1.3 Die Gestaltung des Gesamtlageberichts 
 
Die Fülle der Informationen im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses verlangt von der Gemeinde eine 
grundlegende Strukturierung ihres Gesamtlageberichts. Seine Gliederung in einzelne Elemente muss dazu bei-
tragen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzgesamtlage der Gemeinde auch tatsächlich erläutert wird. Vor der Aufstellung des jährlichen Gesamtlage-
berichts sollten die sachlichen Informationsbedürfnisse an eine gemeindliche Berichterstattung von der Gemeinde 
bestimmt werden, um die Berichterstattung für die Adressaten des gemeindlichen Gesamtlageberichts transpa-
rent und nachvollziehbar zu machen. Für die äußere Gestaltung des Gesamtlageberichts, seinen Aufbau und 
Umfang sind jedoch keine besonderen Formvorgaben vorgegeben worden. Das nachfolgende Schema zeigt 
einen möglichen Aufbau des Gesamtlageberichtes der Gemeinde (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gestaltung des Gesamtlageberichts 

 
 

ABSCHNITT 
 

INHALTLICHE DARSTELLUNG 
 

Rahmenbedingungen 
der gemeindlichen 

Verwaltungstätigkeit 
 

Allgemeine örtliche Verhältnisse und Besonderheiten. 

 
Ergebnisüberblick 
und Rechenschaft 

 
Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Gesamtabschlusses und Re-
chenschaft über die gesamte Haushaltswirtschaft der Gemeinde einschließ-
lich der Einhaltung des öffentlichen Zwecks durch die gemeindlichen Betrie-
be. 
  

 
Steuerung und 

Produktorientierung 

 
Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgaben-
erfüllung entsprechende Analyse der produktorientierten Haushaltswirtschaft 
von Kernverwaltung und Betrieben unter Einbeziehung der Ziele und Kenn-
zahlen. 
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Die Gestaltung des Gesamtlageberichts 

 
 

ABSCHNITT 
 

INHALTLICHE DARSTELLUNG 

Überblick über die 
wirtschaftliche 

Gesamtlage 

 
Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgaben-
erfüllung entsprechende Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzgesamtlage der Gemeinde unter Einbeziehung der produktorientierten 
Ziele und Leistungskennzahlen, ggf. Angaben über eine Krise.  
 

Wichtige Vorgänge 
und Nachträge 

 
Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach 
Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und deren Wirkungen auf die 
Haushaltswirtschaft von Kernverwaltung und Betrieben. 
 

 
Chancen 

 

 
Chancen für die künftige Gesamtentwicklung der Gemeinde mit Angabe der 
zugrunde liegenden Annahmen.  
 

 
Risiken 

 

 
Risiken für die künftige Gesamtentwicklung der Gemeinde mit Angabe der 
zugrunde liegende Annahmen, ggf. auch der Gegenmaßnahmen und der 
Risikoüberwachung. 
 

 
Örtliche 

Besonderheiten 
 

 
Umsetzung eines Sanierungskonzeptes zur Wiedererreichung und dauerhaf-
ten Sicherung des Haushaltsausgleichs und/oder zum Aufbau von Eigenka-
pital (Beseitigung der Überschuldung), z. B. bei der gemeindlichen Verwal-
tung. 
 

 
Verantwortlichkeiten 

in der Gemeinde 
 

 
Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstands bzw. zum Bürger-
meister und Kämmerer sowie zu den Ratsmitgliedern nach § 95 Absatz 2 
GO NRW, ggf. auch zur Geschäftsführung der gemeindlichen Betriebe des 
Vollkonsolidierungskreises. 
 

Verantwortliche 
Berichtsersteller 

 
Die verantwortlichen Ersteller sollen den Gesamtlagebericht unter Angabe 
des Datums mit eigenhändiger Unterschrift unterzeichnen. Sie sollten dazu 
eine Erklärung abgeben, dass der Gesamtlagebericht nach bestem Wissen 
aufgestellt wurde und durch diesen ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild vermittelt wird. 
  

Anlagen 

 
z. B. Gesamtergebnisse im Zeitvergleich 
        Kennzahlen im Zeitvergleich 
        Prognosen im Zeitvergleich. 
 

Abbildung 690 „Die Gestaltung des Gesamtlageberichts“ 
 
Der Gesamtlagebericht muss den Informationsbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger und des Rates sowie der 
Aufsichtsbehörde in ausreichendem Maße Rechnung tragen. Zur Konkretisierung und Ausgestaltung des örtli-
chen Gesamtlageberichtes können aber auch Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Berichterstattung der Ge-
meinde aus ihrem eigenen Lagebericht zum Jahresabschluss sowie aus den Lageberichten der gemeindlichen 
Betriebe genutzt werden, denn die Anforderungen an den gemeindlichen Gesamtlagebericht stehen grundsätzlich 
in Einklang mit den handelsrechtlichen Vorgaben.  
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Darstellung der Ergebnisse und der Gesamtlage): 
 
Die Gemeinde soll in ihrem Gesamtlagebericht einen Überblick über den Geschäftsablauf mit den wichtigsten 
Ergebnissen des Gesamtabschlusses geben und ihre wirtschaftliche Gesamtlage in ihren tatsächlichen Verhält-
nissen darstellen. Dazu muss abgewogen werden, welche Ergebnisse im Rahmen des gemeindlichen Gesamt-
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abschlusses bereits herausgehoben wurden, und wie über diese und/oder weitere wichtige Ergebnisse des Ge-
samtabschlusses nunmehr aus der Sichtweise und Einschätzung der Gemeindeführung informiert wird, z. B. im 
Gesamtanhang nach § 51 Absatz 2 GemHVO.  
 
Zu der Darstellung der wichtigen Ergebnisse des gemeindlichen Gesamtabschlusses im Lagebericht dürften 
erläuternde Angaben zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde haben. Dazu 
gehören Angaben zu Ereignissen und Entwicklungen, die für die Geschäftstätigkeit der Gemeinde im abgelaufe-
nen Haushaltsjahr ursächlich waren und die deswegen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Gesamtlage der 
Gemeinde hatten. Die mit dem gemeindlichen Gesamtlagebericht zu schaffende Transparenz erfordert aber 
auch, dass im Gesamtlagebericht gesonderte Angaben zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamt-
lage der Gemeinde enthalten sind, aus denen die zusammengefasste Aussage zur wirtschaftlichen Gesamtlage 
der Gemeinde entsteht bzw. entstehen kann.  
 
Für eine solche Darstellung bietet sich auch die Verwendung von Kennzahlen an. Unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Wesentlichkeit soll im gemeindlichen Gesamtlagebericht nur eine Darstellung der wichtigen 
Ergebnisse des Gesamtabschlusses erfolgen. Einerseits muss dadurch der Gesamtlagebericht nicht alle Jahres-
abschlussergebnisse der einzelnen gemeindlichen Betriebe enthalten, andererseits ist die Gemeindeführung 
verpflichtet, die von ihr vorgesehenen Themen und Sachverhalte unter Berücksichtigung ihrer Bedeutung sowie 
der Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses auszuwählen.  
 
In diesem Zusammenhang sollte immer eine Aussage darüber gemacht werden, wie die gemeindlichen Betriebe 
im Konsolidierungskreis insgesamt ihre öffentliche Zwecksetzung und ihre gemeindlichen Aufgaben erfüllt haben. 
Die Gemeinde muss eigenverantwortlich unter Berücksichtigung ihrer örtlichen Verhältnisse prüfen, abwägen und 
entscheiden, welche Ergebnisse ihres Gesamtabschlusses besonders hervorgehoben werden. Dabei reicht je-
doch allein die Angabe des Ergebnisses nicht aus, denn auch die Auswirkungen daraus auf die gemeindliche 
Haushaltswirtschaft sowie die Entwicklung der Gemeinde sind aufzuzeigen. Die Gemeinde hat dabei dafür Sorge 
zu tragen, dass eine nicht zu bewältigende Informationsflut entsteht. 
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Analyse der Haushaltswirtschaft): 
 
1.3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Gemeinde soll in ihrem Gesamtlagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindli-
chen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft der Gemeinde unter Einbeziehung der 
gemeindlichen Betriebe und Berücksichtigung der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde geben. Diese Vor-
gaben erfordern, dass im gemeindlichen Gesamtlagebericht auch gesonderte Angaben über die Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde als wichtige Ergebnisse des Gesamtabschlusses ent-
halten sind, die dann die Grundlage für die Analyse der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Gesamtlage 
der Gemeinde bieten.  
 
In der Analyse der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde sowie 
in der daran anschließenden Berichterstattung sollten auch die Leistungsbeziehungen innerhalb des „Konzerns 
Gemeinde“, also zwischen den gemeindlichen Betrieben sowie zwischen den Betrieben und der gemeindlichen 
Kernverwaltung, berücksichtigt werden. Es bleibt aber der Gemeinde überlassen, mit welchen betriebswirtschaft-
lichen Kennzahlen sie bei der Analyse der Ergebnisse ihrer Haushaltswirtschaft arbeiten will, um ihre wirtschaftli-
che Gesamtlage zu beurteilen. Andererseits soll der Gesamtlagebericht auch Schlussfolgerungen für die zukünf-
tige Haushaltswirtschaft der Gemeinde enthalten. Dadurch kann aber auch er die Analyse erleichtern und offen-
legen, ob ein nachhaltiges wirtschaftliches Handeln von der Gemeinde angestrebt wird. Diese Analyse erfordert, 
ggf. auch Vorgänge zu berücksichtigen, die nach Ablauf des Haushaltsjahres eingetreten sind. 
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1.3.2 Der Einsatz haushaltswirtschaftlicher Kennzahlen 
 
Im Rahmen der Analyse wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde sollten auch geeignete Kennzahlen einge-
setzt und in eine Zeitreihe gestellt werden. Die Beurteilung kann durch die nachfolgenden genannten Kennzahlen 
aus dem NKF-Kennzahlenset unterstützt werden. Es kann abhängig von den örtlichen Verhältnissen sinnvoll und 
geboten sein, anlassbezogen weitere Kennzahlen in die Analyse einzubeziehen. Dazu bietet es sich an, die Beur-
teilung und entsprechend die Ausführungen im Gesamtlagebericht nach Analysebereichen zu gliedern, sodass z. 
B. Aussagen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtlage und zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzge-
samtlage der Gemeinde gemacht werden können. Die nachfolgende Übersicht zeigt beispielhaft eine Zusammen-
fassung der Kennzahlen in einer Zeitreihe auf (vgl. Abbildung). 
 

 
Der Einsatz von Haushaltskennzahlen 

 
Haushaltswirt- 

schaftliche Kennzahl 
Messgrößen 
der Kennzahl 

Ist-Werte der Haushaltsjahre 
2010 2011 2012 2013 2014 

 
Aufwands- 

deckungsgrad  
 

(Ordentliche Erträge / ordentliche 
Aufwendungen) x 100 % % % % % 

 
Eigenkapital- 

quote 1 
 

(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 % % % % % 

 
Eigenkapital- 

quote 2 
 

(Eigenkapital + SOPO Zuwendungen 
u. Beiträge / Bilanzsumme) x 100 % % % % % 

 
Fehlbetrags- 

quote 
 

(Negatives Jahresergebnis /  allge-
meine Rücklage + Ausgleichsrückla-

ge) x -100 
% % % % % 

 
Infrastruktur- 

quote 
 

(Infrastrukturvermögen / Bilanzsum-
me) x 100 % % % % % 

 
Abschreibungs- 

intensität 
 

(Bilanzielle Abschreibungen (Ordent-
liche Aufwendungen) x 100 % % % % % 

 
Drittfinanzierungs- 

quote 
 

 
(Erträge aus SOPO / bilanzielle 

Abschreibungen) x 100 
% % % % % 

 
Investitions- 

quote 
 

Bruttoinvestitionen /Abgänge AV + 
bilanzielle Abschreibungen) x 100 % % % % % 

 
Anlagen- 

deckungsgrad 2 
 

(Eigenkapital + SOPO Zuwendungen 
u. Beträge + langfr. Fremdkapital / 

Anlagevermögen) x 100 
% % % % % 

 
Dynamischer 

Verschuldungsgrad 
 

(Effektivverschuldung / Saldo aus 
laufender Verwaltungstätigkeit  … … … … … 

 
Liquidität 
2. Grades 

 

(Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen 
/ kurzfr. Verbindlichkeiten) x 100 % % % % % 

 
Kurzfristige 

Verbindlichkeitsquote 
 

(Kurzfr. Verbindlichkeiten / Bilanz-
summe) x 100 % % % % % 
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Der Einsatz von Haushaltskennzahlen 

 
Haushaltswirt- 

schaftliche Kennzahl 
Messgrößen 
der Kennzahl 

Ist-Werte der Haushaltsjahre 
2010 2011 2012 2013 2014 

 
Zinslast- 

quote 
 

(Finanzaufwendungen / ordentliche 
Aufwendungen) x 100 % % % % % 

 
Netto- 

Steuerquote 
 

(Steuererträge netto / ordentlichen 
Erträgen) x 100 % % % % % 

 
Zuwendungs- 

quote 
 

(Erträge zu Zuwendungen / ordentli-
che Erträge) x 100 % % % % % 

 
Personal- 
intensität 

 

(Personalaufwendungen / ordentliche 
Aufwendungen) x 100 % % % % % 

 
Sach- und Dienst- 

leistungsquote 
 

(Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen / ordentliche Auf-

wendungen) x 100 
% % % % % 

 
Transferaufwands- 

quote 
 

(Transferaufwendungen / ordentliche 
Aufwendungen) x 100 % % % % % 

Abbildung 691 „Der Einsatz von haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen“ 
 
Die einzelnen Kennzahlen haben i.d.R. nur eine beschränkte Aussagekraft. Sie sind daher miteinander in Bezie-
hung zu setzen, als gegenseitig abhängig und einander ergänzend zu betrachten und systemgerecht anzuwen-
den. Zur Analyse mit Hilfe von Kennzahlen gehört daher, die Kennzahl in eine Beziehung zu Referenzwerten und 
in eine Zeitreihe zusetzen. 
 
 
1.4 Zu Satz 4 (Analyse mit Zielen und Leistungskennzahlen): 
 
Die Gemeinde soll in die Analyse ihrer Haushaltswirtschaft die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 
12 GemHVO NRW, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtla-
ge der Gemeinde sind, einbeziehen und unter Bezugnahme auf die im Gesamtabschluss enthaltenen Ergebnisse 
erläutern. Damit werden nicht finanzielle Leistungsindikatoren in die Analyse der gemeindlichen Haushaltswirt-
schaft und der wirtschaftlichen Gesamtlage der Gemeinde einbezogen.  
 
Es bleibt dabei aber der Gemeinde eigenverantwortlich überlassen, ob und in welchem Umfang sie in diesem 
Zusammenhang auch über ihre Strategien informieren will. Im Rahmen der vorzunehmenden haushaltswirtschaft-
lichen Analyse kann auch ein Zusammenhang mit den Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten des ge-
meindlichen Haushalts hergestellt werden, sodass ggf. auch produktbezogen oder segmentbezogen über die 
Effektivität und Effizienz der Zielerreichung bei der Aufgabenerfüllung der Gemeinde berichtet werden kann. Da-
bei sollte auch über die örtlichen Gegebenheiten informiert werden, die wesentlichen Einfluss auf die aktuelle 
wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde hatten.  
 
 
1.5 Zu Satz 5 (Gesamtentwicklungsprognose): 
 
Die Gemeinde soll in ihrem Gesamtlagebericht auf die Chancen und Risiken für die künftige Gesamtentwicklung 
der Gemeinde eingehen und dabei die dazu zugrunde gelegten Annahmen angeben. Es wird bei dieser Vorschrift 
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einerseits davon ausgegangen, dass die Analyse der gemeindlichen Haushaushaltswirtschaft in Form einer 
ganzheitlichen Analyse vorgenommen wird und andererseits, dass im gemeindlichen Lagebericht auch eine 
Prognose zur künftigen Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde abgegeben wird.  
 
Im Gesamtlagebericht der Gemeinde soll aus Vorsichtsgesichtspunkten nicht nur auf die möglichen Risiken für 
die gemeindliche Haushaltswirtschaft eingegangen werden, sondern es soll unter der Berücksichtigung der 
Chancen ein ausgewogenes zukunftsorientiertes Bild hergestellt werden. Durch die Vorschrift wird ausdrücklich 
gefordert, dass auch die der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde zugrunde liegende Annahmen 
im gemeindlichen Gesamtlagebericht anzugeben sind. Es gehört dazu, dass die mit der künftigen Entwicklung der 
gemeindlichen Haushaltswirtschaft einhergehenden Chancen und Risiken von der Gemeinde transparent ge-
macht werden. Dazu muss nicht nur auf die einzelnen Chancen und Risiken eingegangen, sondern auch jeweils 
ein Gesamtbild präsentiert werden. 
 
Diese Vorgaben sind als sachgerecht anzusehen, denn über die Entwicklung der Gemeinde lässt sich seitens der 
Gemeindeführung nur informieren, wenn sie in ihre Sichtweise und Einschätzung über die mögliche künftige 
haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde auch die darauf einflussnehmenden Chancen und Risiken 
einbezieht. In diesem sachlichen Zusammenhang sind auch die Begriffe „Chancen“ und „Risiken“ von der Ge-
meinde im Rahmen einer Entwicklungsprognose für die Gemeinde selbst auszugestalten. Sie sollte dabei wie bei 
ihrer eigenen Haushaltsplanung ihre Prognose auf die drei Jahre beziehen, die dem Haushaltsjahr folgen, für das 
der Gesamtabschluss aufgestellt wird. 
 
Die Gemeinde kann dabei aus ihrer Sicht die Chancen für die Gemeinde als positive Abweichung vom „normalen 
Verlauf“ der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bzw. der erwarteten Entwicklung der Gemeinde einstufen. Ent-
sprechend der Vorgabe wären die Risiken für die Gemeinde als negative Abweichung davon bewerten. Voraus-
setzung ist dabei aber, dass von der Gemeinde ein „normaler Verlauf der gemeindlichen Haushaltswirtschaft klar 
und nachvollziehbar entwickelt werden kann. Dabei auftretende Unsicherheiten sollten aufgezeigt bzw. durch 
einen möglichen Korridor der Entwicklung sichtbar gemacht werden. Soweit jedoch große Unsicherheiten seitens 
der Gemeinde über die künftige Entwicklung bestehen, sollten ggf. auch zwei verschiedene Szenarien aufgezeigt 
werden. In diesem Zusammenhang ist ggf. auch auf haushaltswirtschaftliche Anforderungen einzugehen, die 
seitens der Aufsichtsbehörde verlangt werden. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Gesamtanhang): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Pflicht zu Gesamtanhangsangaben):  
 
2.1.1 Der Umfang der Verpflichtung 
 
Durch den Gesamtanhang soll es den Adressaten des Gesamtabschlusses ermöglicht werden, die wirtschaftliche 
Gesamtlage der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. Dieses Ziel sowie die Aussagefähigkeit des Gesamt-
anhangs soll auch dadurch gewährleistet werden, dass nur wenige gewichtige Sachverhalte benannt sind, die 
eine gesonderte Erläuterungspflicht im Gesamtanhang auslösen. Alle Angaben im Gesamtanhang (Pflichtanga-
ben, Wahlpflichtangaben, zusätzliche Angaben) müssen wahr, klar und übersichtlich sowie so vollständig sein, 
dass der Gesamtanhang die an ihn gestellten Anforderungen erfüllt und der Gesamtabschluss das in § 116 GO 
NRW geforderte Bild über die tatsächliche wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde vermittelt. Daher müssen 
sich die Angaben im Gesamtanhang immer auf den aktuellen Gesamtabschluss und nicht auf vorhergehende 
Gesamtabschlüsse beziehen.  
 
Auf eine Verständlichkeit der im Gesamtanhang enthaltenen Angaben und Erläuterungen ist großer Wert zu le-
gen. Daher finden hinsichtlich der Inhalte, des Umfanges und der Bedeutung des Gesamtanhangs sowie der zu 
machenden Angaben u.a. die Grundsätze Klarheit, Wesentlichkeit, Vollständigkeit und Übersichtlichkeit Anwen-
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dung. Eine Bezugnahme auf die betreffenden haushaltsrechtlichen Vorschriften darf deshalb nicht dazu führen, 
die zu machenden Angaben zu einer Kurzform zu verdichten. Die in den gemeindlichen Lagebericht aufgenom-
menen Verweise auf Angaben aus Vorjahren entbinden die Gemeinde nicht von ihren Erläuterungspflichten zum 
aktuellen Gesamtabschluss. Außerdem besteht keine Wahlmöglichkeit, die zu machenden Angaben statt im Ge-
samtanhang im Gesamtlagebericht zu machen. Die Angaben im Gesamtlagebericht können die Angaben des 
Gesamtanhangs ergänzen aber nicht ersetzen. Es bedarf zudem keines Hinweises im Gesamtanhang, z. B. in 
Form von Fehlanzeigen, dass erläuterungspflichtige Sachverhalte im betreffenden Haushaltsjahr vor Ort nicht 
aufgetreten sind.  
 
Ein Nichtvorhandensein von Angaben im Gesamtanhang bedeutet grundsätzlich immer, dass derartige Sachver-
halte bei der Gemeinde vor Ort nicht vorliegen. Alle Angaben müssen informationsrelevant sein und dürfen durch 
eine Vielzahl von nicht relevanten Angaben nicht verschleiert werden. Bei den freiwilligen Angaben besteht eine 
Wahlmöglichkeit für die Gemeinde zwischen dem Gesamtanhang und dem Gesamtlagebericht, doch sollten dann 
die notwendigen Verweise gemacht werden. Auch die freiwilligen Angaben, die sich nicht nur auf ausgewählte 
positive Sachverhalte richten, sondern sich auch auf negative Tatbestände beziehen sollten, unterliegen der 
Prüfungspflicht. Die Frage, ob von der Gemeinde für ihre Berichterstattung etwaige Schutzklauseln zu beachten 
sind, die zum Unterlassen von Angaben im Gesamtanhang führen können, muss im Einzelfall vor Ort geprüft und 
entschieden werden. 
 
 
2.1.2 Wichtige Erläuterungspflichten 
 
Durch den gemeindlichen Gesamtanhang soll es den Adressaten des Gesamtabschlusses ermöglicht werden, die 
wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. Dieses Ziel sowie die Aussagefähig-
keit des Gesamtanhangs sollen durch die Fassung des Absatzes 2 der Vorschrift gewährleistet werden, auch 
wenn dort nur keine Vielzahl von Sachverhalten aufgeführt ist, die gesondert zu erläutern sind, dass sachverstän-
dige Dritte die Wertansätze beurteilen können. Dazu ist ausdrücklich festgelegt, dass im Gesamtanhang zu den 
Posten der Gesamtbilanz und den Positionen der Gesamtergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern sind. Diese gesetzlich definierte Pflicht entsteht daraus, dass 
der Gesamtanhang nach § 116 GO NRW ein Bestandteil des gemeindlichen Gesamtabschlusses und dem han-
delsrechtlichen Konzernanhang nachgebildet ist. Insgesamt gesehen müssen alle Erläuterungen im gemeindli-
chen Gesamtanhang so gefasst sein, dass auch für die Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses die-
ser Abschluss verständlich und nachvollziehbar ist.  
 
Diese verbindliche Sachlage erfordert von der Gemeinde, im Rahmen des gemeindlichen Gesamtabschlusses in 
ihrem Gesamtanhang auch Angaben über die genutzten Vereinfachungsregelungen sowie die Vornahme von 
Schätzungen zu machen. Eine Angabe im Anhang im gemeindlichen Jahresabschluss entbindet die gemeindliche 
Kernverwaltung oder einen gemeindlichen Betrieb nicht von der Pflicht, diese auch in den Gesamtanhang aufzu-
nehmen, wenn die Angabe von Relevanz für den gemeindlichen Gesamtabschluss ist, z. B. eine Angabe über die 
gemeindliche Trägerschaft einer Sparkasse. Wichtige Erläuterungspflichten zum gemeindlichen Gesamtanhang 
sind nachfolgend beispielhaft aufgeführt (vgl. Abbildung). 
 

 
Wichtige Angabepflichten im gemeindlichen Gesamtanhang  

 
 

ANGABEPFLICHTEN 
 

INHALTE 

Abweichungen 
insgesamt 

 
Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Gesamtabschluss 
nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Ge-
meinde vermittelt. 
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Wichtige Angabepflichten im gemeindlichen Gesamtanhang  

 
 

ANGABEPFLICHTEN 
 

INHALTE 

Auslegung 
von Rechtsbegriffen 

 
Angaben über die örtliche Auslegung von unbestimmten Rechts-
begriffen, z. B. die Begriffe „untergeordnete Bedeutung“, „Wesent-
lichkeit“, „Wirtschaftlichkeit“ u.a. 
 

Abgrenzung 
des gemeindlichen 

Konsolidierungskreises 

 
Abgrenzung des gemeindlichen Konsolidierungskreises und ggf. 
zu seinen Veränderungen seit dem Abschlussstichtag des Vorjah-
res, 
1. mit gesonderten Angaben über die gemeindlichen Betriebe, die 

dem Vollkonsolidierungskreis angehören (vgl. §§ 300 – 309 
HGB,  

2. über die Betriebe, die nach der Equity-Methode konsolidiert 
werden (vgl. §§ 311 und 312 HGB) sowie 

3. über die Betriebe, die wegen ihrer untergeordneten Bedeutung 
nicht in den Gesamtabschluss einbezogen worden sind (vgl. § 
116 Absatz 3 GO NRW) 

sowie Angaben über die wesentlichen Veränderungen des Konso-
lidierungskreises seit dem Abschlussstichtag des Vorjahres.. 
 

 
Veränderungen 

in der  
Beteiligungsstruktur 

 

 
Angaben über die wesentlichen Veränderungen in der Beteili-
gungsstruktur der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr bzw. 
seit dem Abschlussstichtag des Vorjahres, ggf. mit weiteren sach-
bezogenen Angaben, damit der Gesamtabschluss des Haushalts-
jahres mit dem Gesamtabschluss des Vorjahres sinnvoll ver-
gleichbar wird.  
 

 
Einbeziehungszeitpunkt 

bei den Betrieben 
 

Angaben über den gewählten Zeitpunkt der Einbeziehung eines 
gemeindlichen Betriebes in den Gesamtabschluss. 

Anwendung 
der  

Vollkonsolidierung 

 
Angaben zu der angewandten Methode der Kapitalkonsolidierung 
(vgl. § 301 Absatz 1 Satz 4 HGB) einschließlich aller ihrer Elemen-
te. Bei Abweichungen zu vorhergehenden Gesamtabschlüssen 
auch Angaben über die Abweichungen mit Begründungen. Ggf. 
weitere Angaben zu den Betrieben des Vollkonsolidierungskreises.  
 

Anwendung 
der  

Equity-Methode 

 
Angaben zu der angewandten Equity-Methode einschließlich aller 
ihrer Elemente. Bei Abweichungen zu vorhergehenden Gesamt-
abschlüssen auch Angaben über die Abweichungen mit Begrün-
dungen. Ggf. weitere Angaben zu den sonstigen Betrieben, bei 
denen die Equity-Methode zur Anwendung kommt.  
 

Anwendung 
der 

untergeordneten 
Bedeutung 

 
Angaben über einen Verzicht der Einbeziehung gemeindlicher 
Betriebe in den Gesamtabschluss wegen ihrer untergeordneten 
Bedeutung mit Darstellung der qualitativen Messgrößen zur Beur-
teilung der betreffenden Betriebe sowie gesonderte Angaben zur 
Anwendung der untergeordneten Bedeutung im Rahmen der Voll-
konsolidierung und bei der Equity-Methode. 
 

Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden 

 
Angaben über die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden mit Angabe der angewandten Wahlrechte und Vereinfa-
chungen bzw. Schätzungen, z. B. die Neuausübung von Wahlrech-
ten, die Behandlung von Unterschiedsbeträgen u.a., einschließlich 
der Angaben über den Verzicht auf die Anpassung der Bewertung. 
 

Unterschiedsbeträge 
 
Angaben zum Umgang mit dem Geschäfts- oder Firmenwert und 
passiven Unterschiedsbeträgen. 
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Wichtige Angabepflichten im gemeindlichen Gesamtanhang  

 
 

ANGABEPFLICHTEN 
 

INHALTE 

Zwischenabschlüsse 

 
Angaben über den Umfang und Bedarf an Zwischenabschlüssen 
sowie über Vorgänge von besonderer Bedeutung bei Zwischenab-
schlüssen, wenn die Vorgänge in der Zeit zwischen dem originä-
ren Abschlussstichtages des Betriebes und dem Gesamtab-
schlussstichtag eingetreten sind.  
 

 
Gesamtbilanz 

 
Angaben zu den einzelnen Wertansätzen in der Gesamtbilanz, 
einschließlich der Erweiterung der Gliederung der Gesamtbilanz, 
z. B. um Bilanzposten, die für die Bilanzierung bestimmter Aufga-
ben vorgeschrieben sind, (vgl. Krankenhaus-Buchführungs-
verordnung). 
 

Gesamtergebnisrechnung 

 
Angaben zu den einzelnen Positionen der Gesamtergebnisrech-
nung, z. B. über Abschreibungen, wenn außerplanmäßige Ab-
schreibungen entstanden sind, eine andere Methode als die linea-
re Abschreibung gewählt wurde oder Abweichungen zur örtlichen 
Abschreibungstabelle beibehalten worden sind. 
 

 
Gesamtkapitalflussrechnung 

 
Angaben zur Gesamtkapitalflussrechnung, insbesondere zur Defi-
nition und Zusammensetzung des Finanzmittelfonds, ggf. auch die 
Auswirkungen auf die Anfangs- und Endbestände und die Zah-
lungsströme des Vorjahres, wenn Änderungen vorgenommen 
worden sind. 
 

Finanzinstrumente/ 
Cashpooling 

 
Angaben zu Art und Umfang von derivativen Finanzinstrumenten 
sowie zum Cashpooling, soweit daran die gemeindliche Kernver-
waltung und Betriebe der Gemeinde beteiligt sind. 
 

Gesamt- 
verbindlichkeitenspiegel 

 
Erläuterungen zum Gesamtverbindlichkeitenspiegel sowie zu 
weiteren Anlagen zum Gesamtanhang, die diesem freiwillig beige-
fügt sind, z. B. ein Gesamtanlagenspiegel, ein Gesamteigenkapi-
talspiegel. 
 

Besondere 
örtliche Angaben 

 
Besondere örtliche Angaben, z. B. über die Trägerschaft von Spar-
kassen sowie ihrer Betriebe, auch wenn die Sparkasse nach § 1 
Absatz 1 S. 2 SpkG NRW nicht zu bilanzieren ist, einschließlich 
der Angabe von Haftungsrisiken, wenn die Gemeinde vor dem 
18.07.2005 bereits Träger einer Sparkasse war. 
 

Abbildung 692 „Wichtige Angabepflichten im gemeindlichen Gesamtanhang“ 
 
Diese nicht abschließende Aufzählung soll die Gemeinde bei ihren Vorbereitungen zur Aufstellung des Gesamt-
anhangs unterstützen. Unabhängig davon kann auf Angaben im gemeindlichen Gesamtanhang verzichtet wer-
den, wenn diese für die Aufgabe des gemeindlichen Gesamtabschlusses, ein den tatsächlichen Verhältnisses 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde (gemeindliche 
Kernverwaltung und gemeindliche Betriebe) zu vermitteln, nicht wesentlich sind oder diesen Informationen nur 
eine untergeordnete Bedeutung zu kommt.  
 
 
2.1.3 Die Gestaltung des Gesamtanhangs 
 
Nach der Vorschrift sind die Erläuterungen im Gesamtanhang so zu fassen, dass sachverständige Dritte die 
Wertansätze beurteilen können. Für die äußere Gestaltung des Gesamtanhangs, seinen Aufbau und Umfang sind 
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keine besonderen Formvorgaben vorgegeben worden. Die Fülle der Informationen aus der gemeindlichen Haus-
haltswirtschaft verlangt jedoch eine grundlegende Strukturierung unter Beachtung des Grundsatzes der Klarheit 
und Übersichtlichkeit. Die erforderlichen Informationen sollen im sachlichen Zusammenhang mit den Teilen des 
Gesamtabschlusses und seiner Gliederung stehen. Es bietet sich z. B. an, mit allgemeinen Angaben zum aufge-
stellten Gesamtabschluss und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu beginnen, um 
daran anknüpfend spezielle Erläuterungen zur Gesamtbilanz und zur Gesamtergebnisrechnung zu geben.  
 
Die erläuterungsbedürftigen Posten der Gesamtbilanz und der Gesamtergebnisrechnung sollten so gekennzeich-
net werden, dass eine Verknüpfung mit den zugehörigen Angaben im Gesamtanhang erkennbar ist, um die 
Nachvollziehbarkeit zu verbessern. Es empfiehlt sich zudem, die Erläuterungen zu den angewendeten Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden entsprechend der Gliederung der Gesamtbilanz gemäß § 49 Absatz 2 i.V.m. § 
41 Absatz 3 und 4 GemHVO NRW zu gliedern. Auch zum gemeindlichen Konsolidierungskreis sowie zu den 
Konsolidierungsmethoden sollten ausreichende Erläuterungen gegeben werden. Den Abschluss des Gesamtan-
hangs können weitere wichtige Angaben bilden. Das nachfolgende Schema soll eine Möglichkeit der Gliederung 
des Gesamtanhangs aufzeigen (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Gestaltung des Gesamtanhangs 

 
 

GLIEDERUNG 
 

INHALTE 

Allgemeine Angaben 
 
Einführung, Erläuterungspflichten, gesetzliche und örtliche Vor-
schriften u.a. 
 

Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden 

 
Angaben zu genutzten Ansatzwahlrechten und Bewertungswahl-
rechten u.a. 
 

Erläuterungen 
zur Gesamtbilanz 

 
gegliedert nach Anlage- und Umlaufvermögen, Eigenkapital und 
Fremdkapital u.a.  
 

 
Erläuterungen zur 

Gesamtergebnisrechnung 
 

 
gegliedert nach Arten der Erträge und der  Aufwendungen 
 

Erläuterungen zur 
Gesamtkapitalflussrechnung 

 
gegliedert nach Arten des Cashflow in den drei Bereichen 
 

Sonstige Angaben 
 
z. B. nicht bilanzierungsfähige Sachverhalte, aber wirtschaftliche 
Bedeutung haben 
 

Hinweise  
auf sonstige Unterlagen 

 
z. B. Anlagenspiegel u.a., wenn nicht bereits unter den vorherigen 
Abschnitten   
 

Hinweis  
auf Verantwortliche 

 
z. B. auf Nennung der Verantwortlichen am  Schluss des Lagebe-
richts 
 

Weitere Besonderheiten 
 
Wichtige örtliche Sachverhalte, die nicht bereits anzugeben waren 
 

Abbildung 693 „Die Gestaltung des Gesamtanhangs“ 
 
Für die äußere Gestaltung des Gesamtanhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorga-
ben vorgegeben worden. Die Fülle der Informationen verlangt jedoch eine grundlegende Strukturierung unter 
Beachtung des Grundsatzes der Klarheit und Übersichtlichkeit. Die von der Gemeinde bestimmte grundlegende 
Gliederungsstruktur für den Gesamtanhang sollte möglichst jährlich beibehalten werden, um die Nachvollziehbar-
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keit durch Dritte als Adressaten der Rechnungslegung zu erleichtern. Bei der Erarbeitung und Gestaltung des 
Gesamtanhangs ist zudem der Adressatenkreis des Gesamtabschlusses (Rat, Bürgerinnen und Bürger, Auf-
sichtsbehörde) zu berücksichtigen.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Angabe von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen): 
 
2.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinde, die Anwendung von zulässigen Vereinfachungsregelungen und Schät-
zungen in ihrem Gesamtanhang im Einzelnen anzugeben. Damit soll das Gesamtbild des gemeindlichen Ge-
samtabschlusses für die Adressaten verständlicher gemacht werden. Die Vorschriften über den Gesamtabschluss 
der Gemeinde enthalten eine Vielzahl von Vereinfachungen für die Aufstellung des gemeindlichen Gesamtab-
schlusses, die hier nicht aufgezählt werden sollten. So ist z. B. im Gesamtanhang aus der Anwendung der Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches Folgendes anzugeben (vgl. Abbildung). 
 

 
Sonstige wichtige Angaben im gemeindlichen Gesamtanhang  

 
 
- Die Methode der Kapitalkonsolidierung 
 
 
- Die Wahl des Zeitpunktes der Kapitalkonsolidierung 
 
 
- Der Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 
 
 
- Abweichungen von der einheitlichen Bewertung 
 
 
- Angewandte Form der Equity-Methode u.a.  
 

Abbildung 694 „Sonstige wichtige Angaben im gemeindlichen Gesamtanhang“ 
 
Im Prinzip wird durch diese Vorschrift eine Anlehnung an den Gesamtanhang für den gemeindlichen Jahresab-
schluss vorgenommen, der ebenfalls zu wichtigen und wesentlichen Sachverhalten gesonderte Angaben ver-
langt, insbesondere auch dann, wenn durch die Ausübung von Wahlrechten zulässige Vereinfachungen ausgeübt 
werden. Dazu gehören z. B. Angaben zu gemeindlichen Betrieben, die für ihren Jahresabschluss von der Prü-
fungsbefreiung nach § 264 Absatz 3 HGB Gebrauch gemacht haben. 
 
 
2.2.2 Die Angaben über Betriebe von untergeordneter Bedeutung 
 
Im gemeindlichen Gesamtanhang sind gesonderte Angaben zu den nicht in den Gesamtabschluss einbezogenen 
gemeindlichen Betrieben zu machen (vgl. § 116 Absatz 3 S. 2 GO NRW). Dieses sind wichtige Angaben, die für 
die Aufgabe des gemeindlichen Gesamtabschlusses, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, notwendig sind. Ohne 
diese Angaben könnte das abzugebende Bild beeinträchtigt sein. Sofern auf die Einbeziehung von ein oder meh-
reren gemeindlichen Betrieben von untergeordneter Bedeutung in den gemeindlichen Gesamtabschluss verzich-
tet wird, muss durch zusätzliche Erläuterungen im Gesamtanhang gewährleistet werden, dass dieser Tatbestand 
nicht zu einem Informationsverlust für die Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses führt.  
 
Bei der Darstellung im Gesamtanhang ist auch zu berücksichtigen, welchen Beitrag der einzelne Betrieb, der 
nicht in den gemeindlichen Gesamtabschluss einbezogen wurde, für die gemeindliche Aufgabenerfüllung in Be-
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zug auf das gesamte Aufgabenspektrum der Gemeinde erbringt und ob das Bild der gemeindlichen Aufgabener-
füllung in Bezug auf die Darstellung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde noch mit dem gemeindli-
chen Aufgabenspektrum in Einklang steht. Dabei soll auch berücksichtigt werden, dass die Gesamtsteuerung der 
Gemeinde nicht allein auf dem gemeindlichen Gesamtabschluss aufbaut, sondern auch auf den von der Gemein-
de im Einzelnen zu erfüllenden Aufgaben.  
 
Ausgehend von der Übersicht über alle Betriebe der Gemeinde im Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW (vgl. 
§ 52 Absatz 3 GemHVO NRW) kann im Gesamtanhang ein Überblick über die gemeindlichen Betriebe von unter-
geordneter Bedeutung geschaffen werden. Von den Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses kann 
dann gut nachvollzogen werden, welche der vielfältigen Formen der kommunalen Aufgabenerfüllung zum enge-
ren wirtschaftlich relevanten Kreis der Gemeinde (im Gesamtabschluss) zählen. Durch einen Vergleich mit der 
dem Beteiligungsbericht beizufügenden Übersicht wird dann erkennbar, welche und in welchem Umfang noch 
andere gemeindliche Betriebe bestehen, weil diese in der Übersicht zum Beteiligungsbericht mit der Höhe der 
Anteile in Prozent anzugeben sind.  
 
 
2.2.3 Die Übersicht über das Gesamteigenkapital der Gemeinde 
 
Ein wichtiger Bereich der Gesamtbilanz, der im Gesamtanhang zu erläutern ist, stellt das Gesamteigenkapital der 
Gemeinde mit seinen Bestandteilen dar. Die Erläuterungen dazu sollen nicht nur Angaben über den aktuellen 
Stand zum Abschlussstichtag beinhalten, sondern auch die eingetretenen Veränderungen sowie die künftige 
Entwicklung aufzuzeigen, insbesondere dann, wenn aus Vereinfachungsgründen unmittelbar Verrechnungen mit 
dem Gesamteigenkaital vorgenommen werden. Die Darstellung kann dabei durch eine „Eigenkapitalsverände-
rungsrechnung“ (Eigenkapitalspiegel nach § 297 Absatz 1 HGB) wesentlich verbessert werden.  
 
Ein solcher Eigenkapitalspiegel erhält insbesondere dann eine erhebliche Bedeutung, wenn sich aus der ge-
meindlichen Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres heraus umfangreiche ergebnisneutrale Eigenkapital-
veränderungen ergeben. Diese sind in der Gesamtergebnisrechnung nicht unmittelbar erkennbar, sodass durch 
die Ergänzung des Gesamtanhangs um den Eigenkapitalspiegel deren Ursachen und Ausmaß transparent ge-
macht werden. Eine solche Ergänzung bietet eine umfassende Darstellung der Zusammensetzung des gemeind-
lichen Ergebnisses des abgelaufenen Haushaltsjahres und verbessert die Beurteilung der wirtschaftlichen Ge-
samtlage und der Entwicklung der Gemeinde.  
 
 
2.2.4 Weitere wichtige Umstände für die örtliche Gesamtlage 
 
Wichtige Umstände vor Ort im Zusammenhang mit dem Gesamtabschluss und damit für die örtliche wirtschaftli-
che Gesamtlage stellen durchaus Anlässe dar, die zu einem Erläuterungsbedarf im Gesamtanhang führen kön-
nen. Sie sollten nicht deshalb verschwiegen werden, weil sie nicht direkt einem in einer Vorschrift aufgezählten 
Tatbestand zugeordnet werden können. Die Gemeinde muss daher selbst festlegen, wie sie die wirtschaftlichen 
Besonderheiten vor Ort in den Gesamtanhang einbaut und durch die notwendigen Angaben darstellt und nach-
vollziehbar erläutert.  
 
Die Gemeinde kann z. B. die örtlichen Besonderheiten mit anderen aufgetretenen Abweichungen zusammenfas-
sen oder jeder Besonderheit ein eigenes Kapitel widmen. Es müssen aber im Gesamtanhang die vor Ort aufge-
tretenen Besonderheiten erkennbar bleiben. So könnte z. B. die Darstellung über die Eigennutzung von gemeind-
lichem Vermögen durch die Kernverwaltung und die gemeindlichen Betriebe im Rahmen des „Konzerns“ sachge-
recht sein, also den Wert der Grundstücke und Bauten darlegen, die zu konsolidierenden Betrieben zur Nutzung 
überlassen wurden. 
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3. Zu Absatz 3 (Gesamtkapitalflussrechnung): 
 
3.1 Allgemeine Zwecke 
 
Der Gesamtabschluss der Gemeinde soll auch ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Fi-
nanzgesamtlage der Gemeinde vermitteln. Dem Gesamtanhang im gemeindlichen Gesamtabschluss ist deshalb 
eine Gesamtkapitalflussrechnung (GFKR) beizufügen. Der Gesamtabschluss kann dadurch seiner Aufgabe bes-
ser gerecht werden, denn aus der gemeindlichen Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung lassen sich nur 
derivativ und indirekt die Gesamtzahlungsströme der Gemeinde ermitteln. Die Gesamtkapitalflussrechnung ist 
dabei auf die Öffentlichkeit als Adressat und Analyst des gemeindlichen Gesamtabschlusses ausgerichtet. In 
diesem Zusammenhang erhält die Gesamtliquidität der Gemeinde eine wichtige Bedeutung, zumal in manchen 
gemeindlichen Betrieben der Liquidität bzw. dem Finanzgebaren nicht die notwendige Bedeutung zukommt.  
 
Eine Vorgabe in § 49 Absatz 3 GemHVO NRW, auch den § 38 GemHVO NRW (Finanzrechnung) auf den ge-
meindlichen Gesamtabschluss anzuwenden, besteht gleichwohl nicht, denn die Erfassung der Zahlungsströme 
(auch bei den Betrieben) wäre dann nur nach der direkten Methode möglich. Die gemeindlichen Betriebe erfas-
sen jedoch ihre Zahlungsströme regelmäßig nicht gesondert in einer Finanzrechnung, wie diese z. B. bei der 
gemeindlichen Kernverwaltung zur Anwendung kommt. Sie dürfen - anders als die gemeindliche Verwaltung ihren 
Zahlungsumfang auch indirekt aus ihrem Jahresergebnis ermitteln. Die Anwendung des § 38 GemHVO NRW im 
gemeindlichen Gesamtabschluss würde deshalb dazu führen, dass auch die gemeindlichen Betriebe eine Finanz-
rechnung aufbauen und ihre Zahlungsströme nach Arten getrennt im Einzelnen erfassen müssten. Die gemeindli-
che Gesamtkapitalflussrechnung muss daher zahlungsmäßige Informationen bieten, die über die in der Gesamt-
bilanz und Gesamtergebnisrechnung enthaltenen Informationen hinausgehen.  
 
Eine Abbildung der gemeindlichen Zahlungsströme in der Gesamtkapitalflussrechnung im Gesamtabschluss der 
Gemeinde soll daher entsprechend den handelsrechtlichen Regelungen unter Beachtung der einschlägigen 
Grundsätze und des Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS 2) erfolgen. Zwischen den Inhalten und dem 
Aufbau der Gesamtkapitalflussrechnung nach DRS 2 und den Inhalten und dem Aufbau der Finanzrechnung im 
Jahresabschluss der Gemeinde besteht jedoch ein grundsätzlicher Einklang. So werden z. B. die Gesamtkapital-
flussrechnung wie die gemeindliche Finanzrechnung in die drei Bereiche „Laufende Geschäftstätigkeit“, „Investiti-
onstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“ gegliedert. Außerdem werden Strukturen der gemeindlichen Einzah-
lungs- und Auszahlungsströme aufgezeigt.  
 
Die Festlegung für den gemeindlichen Gesamtabschluss eine indirekt-derivative Darstellung und Erfassung der 
gemeindlichen Zahlungsströme zuzulassen, stellt daher eine Erleichterung für die Aufstellung des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses dar. Bei der Aufstellung der gemeindlichen Gesamtkapitalflussrechnung sind die einschlägi-
gen Grundsätze, z. B. die Grundsätze „Stetigkeit“, Nachprüfbarkeit“ und „Wesentlichkeit“, aber auch die Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Kapitalflussrechnung zu beachten. 
 
 
3.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Kapitalflussrechnung 
 
Bei der Aufstellung der gemeindlichen Gesamtkapitalflussrechnung sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung zu beachten, zu denen sich ergänzend noch die Grundsätze ordnungsmäßiger Kapitalflussrechnung 
(GoKfr) entwickelt haben. Die gemeindliche Gesamtkapitalflussrechnung muss daher aus Daten abgeleitet sein, 
die aus gemeindlichen Geschäftsvorfällen entstanden sind, die Zahlungen ausgelöst haben. Die Ableitung muss 
durch sachverständige Dritte nachvollziehbar und nachprüfbar sein. Deshalb müssen bei Schätzungen auch die 
verwendeten Annahmen offen gelegt werden. Die Grundsätze werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung). 
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Kapitalflussrechnung (GoKfr) 
 

 
GRUNDSATZ 

 
INHALTE 

Grundsatz der 
tatsächlichen Zahlungen 

 
In der Kapitalflussrechnung dürfen nur die tatsächlichen Zahlungs-
ströme der Berichtsperiode bzw. des betreffenden Haushaltsjahres 
ausgewiesen werden. Werden die Zahlungsströme auf der Grund-
lage des Konzernabschlusses oder der Einzelabschlüsse ermittelt, 
müssen durch vorgenommene Periodenabgrenzungen rückgängig 
gemacht werden. 
 

 
Grundsatz des 

einheitlichen Periodenbezuges 
 

 
Die Kapitalflussrechnung muss die gleiche Berichtsperiode bzw. 
das gleiche Haushaltsjahr betreffen, für das der Gesamtabschluss 
aufgestellt wird, den sie durch ihre Angaben ergänzen soll. 
 

Grundsatz der 
Stromgrößenkongruenz 

 
Die Summe der Zahlungen sämtlicher Berichtsperioden, z. B. unter-
jährige, muss der Gesamtperiode entsprechen, um Doppelerfas-
sungen und eine Nichterfassung von Zahlungen zu verhindern. 
 

Grundsatz der 
unsaldierten Darstellung 

 
Die in die Kapitalflussrechnung aufzunehmenden Einzahlungen und 
Auszahlungen sind grundsätzlich nicht miteinander zu saldieren 
(Einhaltung des Bruttoprinzips). 
 

 
Grundsatz der 

Erläuterungspflicht 

 
Die Nachvollziehbarkeit muss durch Erläuterungen gewährleistet 
werden, insbesondere dann, wenn Abweichungen auftreten oder 
die Darstellungen für die Adressaten nur schwer nachvollziehbar 
sind. 
 

Abbildung 695 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Kapitalflussrechnung“ 
 
Im Gesamtanhang im gemeindlichen Gesamtabschluss sind außerdem Angaben zur gemeindlichen Gesamtkapi-
talflussrechnung zu machen, z. B. zur örtlichen Definition des Finanzmittelfonds, zu den Cashflows aus der lau-
fenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit. Auch zu den wichtigen 
Zahlungsströmen sowie bestehenden Verfügungsbeschränkungen bei gemeindlichen Finanzmitteln sind Angaben 
durch die Gemeinde zu beachten. 
 
 
3.3 Die Anwendung des Rechnungslegungsstandards Nr. 2 
 
3.3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Dem gemeindlichen Gesamtanhang ist nach der Vorschrift eine Kapitalflussrechnung unter Beachtung des Deut-
schen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) in der vom Bundesministerium der Justiz nach § 342 Absatz 2 
des Handelsgesetzbuches bekannt gemachten Form beizufügen. Der Deutsche Rechnungslegungsrat (DRS) hat 
am 29.10.1999 den E-DRS 2 verabschiedet. Dieser wurde am 31.05.2000 vom BMJ im Bundesanzeiger Nr. 103, 
S. 10.189, als "DRS 2 - Kapitalflussrechnung" bekannt gemacht. An diesem Standard sind bisher Änderungen 
durch den DRÄS 1, bekannt gemacht im Bundesanzeiger Nr. 121a vom 02.07.2004, S. 14.449, sowie durch den 
DRÄS 3, bekannt gemacht im Bundesanzeiger Nr. 164 vom 31.08.2005, S. 13.202, erfolgt.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Formulierung der Regelung über die Verpflichtung zur 
Aufstellung einer Kapitalflussrechnung in Absatz 3 der Vorschrift einen dynamischen Verweis auf den Rech-
nungslegungsstandards Nr. 2 darstellt und daher die künftigen Änderungen oder Ergänzungen dieses Standards 
auch unmittelbar von der Gemeinde bei ihrer Anwendung zu beachten sind. Dem steht nicht entgegen, dass für 
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die in der Regelung genannte HGB-Vorschrift des § 342 HGB selbst ein statischer Verweis aus § 49 Absatz 4 
GemHVO NRW besteht. 
 
Nach dem Rechnungslegungsstandard stellt die Kapitalflussrechnung zeitbezogen die Zahlungsströme der wirt-
schaftlichen Gesamtheit „Gemeinde“ dar, die zur Veränderung des Zahlungsmittelbestandes führen, und gibt 
Auskunft darüber, wie die Kernverwaltung der Gemeinde zusammen mit ihren Betrieben, soweit diese in den 
Gesamtabschluss einbezogen sind, die finanziellen Mittel erwirtschaftet. Als zusätzliches Instrument ist die Kapi-
talflussrechnung für den Gesamtabschluss nur brauchbar, wenn sie sich auf den festgelegten Konsolidierungs-
kreis bezieht. Aufgrund der beim gemeindlichen Gesamtabschluss geltenden Einheitstheorie dürfen alle Zah-
lungsströme zwischen der Gemeinde und den voll zu konsolidierenden Betrieben nicht in der Kapitalflussrech-
nung enthalten sein.  
 
In der Kapitalflussrechnung werden vielmehr nur die Zahlungsströme erfasst, die mit außerhalb des Gesamtab-
schlusses stehenden Dritten bestehen. Die Auswahl der in die Kapitalflussrechnung einzuziehenden Zahlungs-
ströme der Betriebe ist daher anhand der jeweils angewandten Konsolidierungsmethode vorzunehmen. Sie er-
leichtert zudem die finanzwirtschaftliche Gesamtbeurteilung der Gemeinde sowie die Beurteilung ihres zukünfti-
gen Liquiditätsbedarfs. Sie muss jedoch noch hinsichtlich ihrer Ausgestaltung auf den gemeindlichen Gesamtab-
schluss ausgerichtet werden. 
 
 
3.3.2 Die Entwicklung des Rechnungslegungsstandards 
 
Der Rechnungslegungsstandards Nr. 2 wird wie die anderen Standards vom Deutschen Standardisierungsrat 
unter Berücksichtigung der jeweils maßgeblichen Umstände, z. B. der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung, beschlossen. Wenn diese Standards in deutschsprachiger Fassung vom Bundesministerium der Justiz nach 
§ 342 Absatz 2 HGB bekannt gemacht worden sind, haben sie die Vermutung für sich, Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung, z. B. beim DRS 2 der Konzernrechnungslegung, zu sein.  
 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sollen dabei gewährleisten, dass die einschlägigen Gesetze 
ihrem Sinn und Zweck entsprechend angewendet werden. Sie unterliegen daher einem stetigen Wandel. Es ist 
daher auch der Gemeinde als Anwender zu empfehlen, die Entwicklung solcher Standards nachzuhalten, denn 
die Entwicklung von Rechnungslegungsstandards für den Bereich des Handelsrechts wird als ein fortlaufender 
dynamischer Prozess betrachtet. Es soll daher z. B. eine regelmäßige Überarbeitung der Standards erfolgen, um 
die Aktualität und Anwendbarkeit der Standards zu gewährleisten, denn ein Anpassungsbedarf kann sich z. B. 
aus Gesetzesänderungen und sonstigem Bedarf der Rechnungslegung ergeben.  
 
 
3.3.3 Die Abgrenzung des Finanzmittelfonds 
 
Im Rahmen des Gesamtabschlusses der Gemeinde wird die gemeindliche Finanzgesamtlage auf der Grundlage 
der Veränderungen des Finanzmittelfonds beurteilt. Er darf daher weder von Periodisierungen noch von Bewer-
tungen abhängig sein. Als Finanzmittelfonds gelten nur liquide Mittel ersten Grades, um Wertänderungsrisiken 
von Fondsbeständen in ihrer jeweiligen Währung und Erlösrisiken zu minimieren. Er setzt sich ausschließlich aus 
den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten zusammen, die erläutert werden sollten.  
 
Die Zahlungsmitteläquivalente sind als Liquiditätsreserve gehaltene kurzfristige, äußerst liquide Finanzmittel, die 
jederzeit in Finanzmittel umgewandelt werden können und nur unwesentlichen Wertschwankungen unterliegen. 
Sie haben in der Regel nur Restlaufzeiten von nicht mehr als drei Monaten, gerechnet von ihrem Erwerbszeit-
punkt an. Dabei dürfen Kontokorrentkredite als jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten, soweit sie zur Disposition 
der liquiden Mittel gehören, von der Gemeinde in ihren Finanzmittelfonds einbezogen werden.  
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In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass auch beim Finanzmittelfonds das Bruttoprinzip zu beachten ist, 
sodass von der Gemeinde keine Saldierungen bei der Abgrenzung des gemeindlichen Finanzmittelfonds vorge-
nommen werden dürfen. Außerdem ist bei der Abgrenzung des Finanzmittelfonds zu berücksichtigen, ob bei der 
Gemeinde ein Liquiditätsverbund bzw. ein Cashpooling mit einem Masteraccountkonto zwischen der Kernverwal-
tung und den gemeindlichen Betrieben besteht, an der auch nicht voll zu konsolidierende Betriebe teilhaben. In 
diesen Fällen ist zu prüfen, ob bestehende Darlehensforderungen der Gemeinde oder der Betriebe als Zah-
lungsmitteläquivalente einbezogen werden können.  
 
Über den Finanzmittelfonds der Gemeinde und seine Abgrenzung sind im Gesamtanhang des gemeindlichen 
Gesamtabschlusses besondere Angaben zu machen. Dazu gehören die Definition des gemeindlichen Finanzmit-
telfonds und mögliche Auswirkungen von Änderungen der Definition des Finanzmittelfonds auf die Anfangs- und 
Endbestände sowie die Zahlungsströme des vorherigen Haushaltsjahres, aber auch Angaben über die Zusam-
mensetzung des Finanzmittelfonds sowie ggf. bestehende Verfügungsbeschränkungen der Gemeinde für beson-
dere Finanzmittelbestände. Außerdem ist eine rechnerische Überleitung zu den entsprechenden Bilanzposten 
sachgerecht und sinnvoll, soweit der Finanzmittelfonds nicht dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ in der gemeindli-
chen Gesamtbilanz entspricht. 
 
 
3.3.4 Die Darstellung von drei Zahlungsstrombereichen  
 
Die zahlungsstromorientierte Darstellung in der Gesamtkapitalflussrechnung der Gemeinde soll dazu beitragen, 
dass ein möglichst objektives Bild von der Gesamtfinanzlage entsteht, auch der Liquiditätsbetrachtung im „Kon-
zern Gemeinde“ eine besondere Bedeutung zu kommt und den Adressaten die Nachvollziehbarkeit und die Ein-
schätzung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde als wirtschaftliche Ge-
samtlage der Gemeinde erleichtert wird. Für die finanzwirtschaftliche Beurteilung der Gemeinde sind die Finanz-
mittel insgesamt sowie deren Herkunft und Verwendung von Bedeutung. Diese Erfordernisse bringen es mit sich, 
die gemeindlichen Zahlungsströme in bestimmte finanzwirtschaftlich relevante Zahlungsstrombereiche zu unter-
gliedern und Zahlungssalden zu bilden, die als „Cashflows“ bezeichnet werden. 
 
Die gemeindliche Gesamtkapitalflussrechnung enthält daher – wie die gemeindliche Finanzrechnung - die Zah-
lungsstrombereiche „Laufende Geschäftstätigkeit“ (Laufende Verwaltungstätigkeit), „Investitionstätigkeit“ und 
„Finanzierungstätigkeit“. Mit den darin auszuweisenden Cashflows aus diesen Bereichen wird einerseits gezeigt, 
ob die Gemeinde aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit Finanzmittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirk-
samen Investitions- und Finanzierungsvorgänge im Haushaltsjahr entstanden sind. Außerdem wird ein Einblick in 
die Fähigkeit der Gemeinde gewährt, ihre Aufgaben finanzieren zu können und im Einzelfall ggf. auch Über-
schüsse zu erwirtschaften. Die Cashflows haben folgende sachlichen Inhalte (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Cashflows der Zahlungsstrombereiche 

 
 

BEREICHE 
 

INHALTE 

Laufende  
Geschäftstätigkeit 

 
Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit stammt 
vorrangig aus der ertragswirksamen Tätigkeit der Kernverwal-
tung und der in den Gesamtabschluss einbezogenen Unterneh-
men. Darunter werden Zahlungen erfasst, die als Erträge oder 
Aufwendungen das Jahresergebnis beeinflussen und aus der 
allgemeinen Geschäftstätigkeit des „Konzerns Kommune“ ent-
stehen, z. B. Einzahlungen aus dem Verkauf von Wirtschaftsgü-
tern, aus Dienstleistungen u.a. sowie Auszahlungen an Lieferan-
ten und Beschäftigte u.a. 
 

Investitionstätigkeit 
 
Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit gesondert zu erfas-
sen, ist wegen ihrer Bedeutung und der Auswirkungen auf die 
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Die Cashflows der Zahlungsstrombereiche 

 
 

BEREICHE 
 

INHALTE 
laufende Geschäftstätigkeit sachgerecht. Unter der Investitions-
tätigkeit werden Zahlungen für immaterielle Vermögensgegen-
stände, Sachanlagen und Finanzanlagen erfasst, denn diese 
beeinflussen in einem erheblichen Maße die Ertragswirksamkeit 
der künftigen laufenden Geschäftstätigkeit.  
 

Finanzierungstätigkeit 
 

 
Der weitere gesonderte Ausweis des Cashflows aus der Finan-
zierungstätigkeit soll insbesondere die Ansprüche Dritter aus 
bestehenden Finanzschulden aufzeigen, aber auch die Zah-
lungsströme, die zwischen den Gesellschaftern und ihren Unter-
nehmen bestehen.  
 

Abbildung 696 „Die Cashflows der Zahlungsstrombereiche“ 
 
Es muss von der Gemeinde gewährleistet werden, dass die gemeindlichen Zahlungsströme möglichst eindeutig 
den einzelnen Zahlungsstrombereichen zugeordnet werden können. Sofern eine Abgrenzung im Einzelfall 
schwierig ist, weil ggf. mehrere gemeindliche Tätigkeitsbereiche betroffen sein können, soll entweder eine Auftei-
lung oder eine Zuordnung nach dem Schwerpunktprinzip vorgenommen werden, sodass der Zahlungsstrom dem 
oder den vorrangig betroffenen Bereichen zugeordnet wird. In besonderen Fällen und ggf. abhängig von der 
Beteiligungsstruktur der Gemeinde kann auch ein Informationsbedarf unter Berücksichtigung der Zahlungen aus 
aufgaben- bzw. produktorientierter Sicht sachlich sinnvoll sein. 
 
 
3.3.5 Die Methoden für die Ermittlung der Zahlungsströme 
 
3.3.5.01 Allgemeine Grundlagen 
 
Für die in der Gesamtkapitalflussrechnung darzustellenden Zahlungsströme der Gemeinde kann die originäre 
Ermittlung, bei der unmittelbare Buchungsdaten genutzt werden, oder die derivative Ermittlung der Zahlungsströ-
me, die auf Daten der Abschlüsse aufbaut, zur Anwendung kommen. Die Gemeinde hat dabei eigenverantwort-
lich darüber zu entscheiden, auf welchem Weg die Zahlungsdaten für die gemeindliche Gesamtkapitalflussrech-
nung ermittelt werden. Sie sollte dabei die Möglichkeiten der gemeindlichen Betriebe berücksichtigen, denn die zu 
veröffentlichen Zahlungsdaten sollten belastbare Daten aus der Geschäftstätigkeit der gemeindlichen Verwaltung 
und der Betriebe sein (vgl. Abbildung). 
 

 
Ermittlung der Zahlungsströme 

 
 

Originäre 
Ermittlung 

(Zahlungsdaten 
aus der Buchhaltung) 

 

▼ 

 
Derivative 
Ermittlung 

(Zahlungsdaten 
aus der Gesamtbilanz und der Gesamtergebnisrechnung) 

 

        ▼                                ▼ 
 

Darstellung nach der 
direkten Methode 

(Erfassung der 
Einzahlungen und 

Auszahlungen) 
 
 
 

 
Darstellung nach der 
indirekten Methode 

(Ableitung von Zahlungsdaten 
aus der Gesamtbilanz  

und der Gesamtergebnisrechnung; 
Ausschluss von zahlungsunwirksamen 

Erträgen und Aufwendungen) 
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Ermittlung der Zahlungsströme 

 
                  ▼                               ▼ ▼ 

 
Tätigkeitsbereiche 

„Investitionstätigkeit“ und 
„Finanzierungstätigkeit“ 

 
▼ 

 
Tätigkeitsbereich 

„Laufende Verwaltungstätigkeit“ 
 
 

   ▼                                ▼ 
 

Bottom-up-Konzept 
(Ermittlung der Zahlungsdaten aus 

der Finanzrechnung der Verwaltung und 
den Kapitalflussrechnungen der Betriebe) 

 

 
Top-down-Konzept 

(Ermittlung der Zahlungsdaten aus 
der Gesamtbilanz und  

der Gesamtergebnisrechnung) 
 

Abbildung 697 „Ermittlung der Zahlungsströme“ 
 
 
3.3.5.1 Die originäre Ermittlung 
 
Für die in der Gesamtkapitalflussrechnung darzustellenden Zahlungsströme der Gemeinde kann die originäre 
Ermittlung die zutreffende Form sein. Dabei werden die Daten unmittelbar aus den Buchungen in der gemeindli-
chen Finanzbuchhaltung entnommen. Diese Form ist als sachgerecht anzusehen, wenn darauf ausgerichtete 
Informationsbedürfnisse bei den Adressaten des gemeindlichen Gesamtabschlusses bestehen und in Finanz-
buchhaltungen der Gemeinde und der gemeindlichen Betriebe die für diese Ermittlungsform notwendigen Daten 
zur Verfügung stehen. 
 
Die Anwendung der originären Ermittlung der Zahlungsströme erfordert, dass den Buchungen spezielle Bu-
chungsschlüssel beigefügt werden, um eine einfache Auswertung vornehmen zu können. Die Verwendung von 
Buchungsschlüsseln erleichtert dabei die Eliminierung „konzerninterner“ Zahlungsströme. In diesen Fällen kann 
dann eine realistische Darstellung der Zahlungsströme erfolgen, ohne dass eine Überleitungsrechnung erforder-
lich ist. Wenn das gemeindliche Rechnungswesen in diesem Sinne ausgestaltet ist, kann eine dann erstellte 
Gesamtkapitalflussrechnung auch für Zwecke der Gesamtsteuerung Verwendung finden.  
 
 
3.3.5.2 Die derivative Ermittlung 
 
Die derivative Ermittlung der Zahlungsströme baut dagegen auf dem aufgestellten Gesamtabschluss bzw. den 
einzelnen Jahresabschlüssen auf. Die Angaben müssen dabei im Rahmen einer Überleitungsrechnung um zah-
lungsunwirksame Vorgänge bereinigt werden. Dieses Vorgehen erfordert ggf., dass neben der Gesamtbilanz 
bzw. den Bilanzen sowie der Gesamtergebnisrechnung bzw. der Ergebnisrechnung und den Gewinn- und Ver-
lustrechnungen zusätzliche Unterlagen benötigt werden. Bei einer derivativen Ermittlung ist eine Darstellung der 
Zahlungsströme nach der direkten oder indirekten Methode grundsätzlich möglich. 
 
 
3.3.5.3 Das Bottom-up- und Top-down-Konzept  
 
3.3.5.3.1 Das Bottom-up-Konzept 
 
Die Ermittlung der Zahlungsströme für die Gesamtkapitalflussrechnung kann von der Gemeinde aus den Ergeb-
nissen aus der „Finanzrechnung“ der gemeindlichen Kernverwaltung und den Kapitalflussrechnungen der ge-
meindlichen Betriebe vorgenommen werden. Diese Methode wird als Bottom-up-Konzept bezeichnet. Sie erfor-
dert, dass die gemeindlichen Betriebe eine eigene Kapitalflussrechnung erstellen. Die Anwendung erfordert die 
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Zusammenführung der einzelnen Kapitalflussrechnungen zu einer „Summenkapitalflussrechnung“, aus der dann 
die „konzerninternen“ Zahlungsströme zu eliminieren sind. In den Fällen, dass jeder der in den Gesamtabschluss 
einbezogenen Betriebe selbst eine Kapitalflussrechnung aufstellt, wird die gemeindliche „Gesamtkapitalflussrech-
nung“ wesentlich erleichtert. Dies setzt jedoch voraus, dass alle in den gemeindlichen Gesamtabschluss einbe-
zogenen Betriebe die notwendigen Zuordnungen und Abgrenzungen in der gleichen Art und Weise vornehmen.  
 
 
3.3.5.3.2 Das Top-down-Konzept 
 
Eine weitere Ableitungsmöglichkeit im Rahmen der Gesamtkapitalflussrechnung ist erforderlich, denn die ge-
meindlichen Betriebe erstellen in der Regel keine eigene Kapitalflussrechnung. Deshalb werden die gemeindliche 
Gesamtbilanz und die Gesamtergebnisrechnung als Ausgangsbasis für die Erstellung der Kapitalflussrechnung 
genutzt. Diese Methode wird als Top-down-Konzept bezeichnet. Es entsteht in diesen Fällen zwar eine zentrale 
und nicht eine „zusammengesetzte“ Kapitalflussrechnung, sie hat jedoch den Nachteil, dass dafür wegen der 
aufgezeigten Ausgangslage nur sehr zusammengefasste Daten verfügbar sind. Beide Konzepte finden in der 
privatwirtschaftlichen Praxis Anwendung. 
 
 
3.3.6 Die Darstellung der Zahlungsströme 
 
3.3.6.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Bei der Gestaltung der Gesamtkapitalflussrechnung finden grundsätzlich die im DRS 2 enthaltenen Vorgaben 
Anwendung. Gleichzeitig muss die Gesamtkapitalflussrechnung aber auch mit den Zwecken und Zielen des ge-
meindlichen Gesamtabschlusses in Einklang stehen. Die Gesamtkapitalflussrechnung ist zudem in Staffelform 
aufzustellen. Für die Erfassung der Zahlungsströme sind aber verschiedene Darstellungsformen und Ermitt-
lungsmethoden nutzbar. Für den Tätigkeitsbereich „Laufende Geschäftstätigkeit“ in der gemeindlichen Gesamt-
kapitalflussrechnung kann der Cashflow durch Anwendung der direkten Methode oder der indirekten Methode 
bestimmt werden. 
 
 
3.3.6.2 Die Darstellung nach der direkten Methode  
 
Für die Bereiche „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“ in der gemeindlichen Gesamtkapitalflussrech-
nung ist die Darstellung der Zahlungsströme im Haushaltsjahr immer nach der direkten Methode vorzunehmen. 
Dafür werden die Zahlungsströme, wie in dem nachfolgenden Schema aufgezeigt, gegliedert (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gesamtkapitalflussrechnung bei Anwendung der direkten Methode 

  
  

 
Zahlungsströme 

Ergebnis 
Ge-

schäfts- 
jahr   

Ergebnis 
Vor- 
jahr 

EUR EUR 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 

Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben 
+  Einzahlungen aus Zuwendungen und Umlagen 
+  Einzahlungen für den Verkauf von Erzeugnissen und Dienstleistungen 
+  Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder  
    Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 
-  Auszahlungen an Beschäftigte und Versorgungsempfänger 
-  Transferauszahlungen 
-  Auszahlungen an Lieferanten  
-  Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder  
   Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

  

9 =  Netto-Zahlungsströme vor außerordentlichen Posten   
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Die Gesamtkapitalflussrechnung bei Anwendung der direkten Methode 

  
    (Zeilen 1 bis 8) 

10 
11 

+  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 
 -  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 

  

12 =  Netto-Zahlungsströme aus laufender Geschäftstätigkeit  
     (= Zeilen 9, 10 und 11) 

  

13 
 

14 
15 
16 
17 

 
18 
19 
20 

+   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen  
     Vermögensgegenständen  
+   Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 
+   Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 
+   Sonstige Investitionseinzahlungen 
-    Auszahlungen für den Erwerb von  immateriellen  
     Vermögensgegenständen 
-    Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen 
-    Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
-    Sonstige Investitionsauszahlungen  

  

21  =  Netto-Zahlungsströme aus Investitionstätigkeit  
     (Zeilen 13 bis 20) 

  

22 
23 
24 
25 

      Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen u.a.     
 + Einzahlungen aus Anleihen und Krediten 
  - Auszahlungen von Dividenden u.a.  
  - Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten   

  

26 =  Netto-Zahlungsströme aus Finanzierungstätigkeit  
     (Zeilen 22 bis 25) 

  

27     Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 
     (Summe aus den Zeilen 12, 21 und 26)  

  

28 +/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis - und bewertungsbedingte 
     Änderungen des Finanzmittelfonds      

  

29 +  Anfangsbestand des Finanzmittelfonds  
     (zu Beginn der Periode) 

  

 
30 

=  Finanzmittelfonds 
     (am Ende der Periode) 

  

Abbildung 698 „Schema für eine Gesamtkapitalflussrechnung (direkt)“ 
 
Eine solche Darstellung nach der direkten Methode bietet sich auch für die laufende Geschäftstätigkeit an. Dafür 
spricht auch, dass nach der internationalen Rechnungslegung bei einer Kapitalflussrechnung nur die direkte Me-
thode zur Anwendung kommen soll, weil die Informationen daraus mit Blick auf die künftigen Cashflows erheblich 
besser sind. In Gemeinden, in denen ein Liquiditätsverbund der Kernverwaltung mit gemeindlichen Betrieben 
besteht, ist es durchaus sinnvoll, die gesamte Gesamtkapitalflussrechnung nach der direkten Methode darzustel-
len und nicht nur diese Ausweisung auf den Bereich der gemeindlichen Verwaltung zu beschränken. 
 
. 
3.3.6.3 Die Darstellung nach der indirekten Methode 
 
Die Gemeinde muss für den Bereich „Laufende Geschäftstätigkeit“ in ihrer Gesamtkapitalflussrechnung eigenver-
antwortlich entscheiden, ob dieser Bereich ebenso nach der direkten Methode dargestellt werden soll wie die 
Bereiche „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“ oder ob dieser Bereich nach der indirekten Methode 
dargestellt werden soll. Die Darstellung des Cashflows im Bereich „Laufende Geschäftstätigkeit“ der Gesamtkapi-
talflussrechnung kann wie nachfolgend aufgezeigt zu gliedern (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gesamtkapitalflussrechnung bei Anwendung der indirekten Methode 

  
  

Zahlungsströme 
Ergebnis 

Geschäfts- 
jahr   

Ergebnis 
Vor- 
jahr 

EUR EUR 
 
1 
2 

 
Ordentliches Ergebnis 
+  Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Wertpapiere  
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Die Gesamtkapitalflussrechnung bei Anwendung der indirekten Methode 

  
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

10 
11 
12 
13 
14 

    des Umlaufvermögens 
-   Zuschreibungen auf das Anlagevermögen 
-  Gewinn aus der Veräußerung von Anlagevermögen 
+  Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen 
-  Veränderung an Vorräten und geleisteten Anzahlungen auf Vorräte 
-  Veränderung von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 
-  Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
+  Veränderung anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder  
    Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 
+  Veränderung an Rückstellungen  
+  Veränderung an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
+  Erhaltene Anzahlungen 
+  Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
-  Veränderung anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder  
   Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 
 

15 =  Cashflow vor außerordentlichen Posten 
    (Zeilen 1 bis 14) 

  

 
16 
17 

 
+  Einzahlungen aus außerordentlichen Posten 
 -  Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 
 

  

18 =  Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit  
     (= Zeilen 15, 16 und 17) 

  

Abbildung 699 „Schema für eine Gesamtkapitalflussrechnung (indirekt)“ 
 
 
3.4 Weitere Besonderheiten für die Gesamtkapitalflussrechnung 
 
Für die Darstellung der Cashflows in der Gesamtkapitalflussrechnung sind auch das Bruttoprinzip und das Stetig-
keitsprinzip, aber auch der Einheitsgrundsatz zu beachten. Die Gemeinde kann die in den o.a. Schemata aufge-
zeigten Positionen nach örtlichen Bedürfnissen weiter untergliedern. Außerdem müssen in der Kapitalflussrech-
nung neben den Beträgen aus dem Haushaltsjahr auch die Beträge aus dem Vorjahr angegeben werden. Soweit 
nach dem DRS 2 nicht ausdrücklich detaillierte Angaben in der Kapitalflussrechnung verlangt werden, können sie 
auch im Gesamtanhang gemacht werden.  
 
 
3.5 Gesamtanhangsangaben zur Gesamtkapitalflussrechnung 
 
Nach der Vorschrift ist dem Gesamtanhang eine Gesamtkapitalflussrechnung beizufügen. Gleichwohl muss der 
Gesamtanhang auch selbst Angaben über die Gesamtkapitalflussrechnung enthalten. Er hat z. B. die Definition 
sowie die Zusammensetzung des Finanzmittelfonds zu enthalten. Auch welche Zahlungsmittel, z. B. Barmittel 
und täglich fällige Sichteinlagen, und welche Zahlungsmitteläquivalente in den Finanzmittelfonds einbezogen 
worden sind, soll angegeben werden. Als Zahlungsmitteläquivalente können als Liquiditätsreserve gehaltene 
kurzfristige, äußerst liquide Finanzmittel, die jederzeit in Finanzmittel umgewandelt werden können und nur un-
wesentlichen Wertschwankungen unterliegen, in den Finanzmittelfonds einbezogen werden.  
 
Im gemeindlichen Gesamtanhang sind auch bedeutende Zahlungsvorgänge sowie bestehende Verfügungsbe-
schränkungen für den Finanzmittelfonds durch die Gemeinde zu erläutern. Ebenso gehören zu den Gesamtan-
hangsangaben über die Gesamtkapitalflussrechnung die notwendigen Informationen über die örtlich gewählte 
Ermittlungsform (Bottom-up- und Top-down-Konzept) sowie über die gewählte Darstellungsform für den Tätig-
keitsbereich „Laufende Verwaltungstätigkeit“.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 52 
Beteiligungsbericht 

 
(1) Im Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeordnung sind gesondert anzugeben und zu erläutern 
1. die Ziele der Beteiligung, 
2. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, 
3. die Beteiligungsverhältnisse, 
4. die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage, 
5. die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen, 
6. die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde, 
7. die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen, 
8. der Personalbestand jeder Beteiligung.  
 
(2) 1Im Bericht sind die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen in einer Zeitreihe abzu-
bilden, die das abgelaufene Geschäftsjahr, das Vorjahr und das Vorvorjahr umfasst. 2Die Darstellung kann bei 
den Bilanzen auf die in § 266 des Handelsgesetzbuches in den Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben und römischen 
Zahlen bezeichneten Posten in der vorgeschriebenen Reihenfolge beschränkt werden. 3Bei den Gewinn- und 
Verlustrechnungen können Erleichterungen nach § 276 des Handelsgesetzbuches unabhängig von der Einhal-
tung der dort beschriebenen Größenklassen in Anspruch genommen werden. 4Werden bei den Beteiligungen für 
die Jahresabschlussanalyse Strukturbilanzen erstellt, können diese die vollständigen Bilanzen ersetzen.  
 
(3) Dem Bericht ist eine Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an 
jeder Beteiligung in Prozent beizufügen.  
 
 
Erläuterungen zu § 52: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Inhalte der Vorschrift 
 
Die Vorschrift trifft die näheren Bestimmungen zum gemeindlichen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW. 
Dem Beteiligungsbericht sind die näheren Informationen über die gemeindlichen Betriebe enthalten, unabhängig 
davon, ob diese in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Rechtsform geführt werden. Er lenkt den Blick von 
der wirtschaftlichen Betrachtung im gemeindlichen Gesamtabschluss auf die Ziele, Ergebnisse und Leistungen 
der einzelnen Betriebe. Die Gemeinde muss daher ihren Informationsbedarf gegenüber ihren einzelnen Betrieben 
festlegen und diese verpflichten, ihr die gewünschten Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Gemeinde ist 
aus diesem Grunde gehalten, bei der Ausgestaltung von Gründungsverträgen oder Satzungen für gemeindliche 
Betriebe darauf hinzuwirken, dass ihr das Recht eingeräumt wird, von ihren gemeindlichen Betrieben auch die 
notwendige Aufklärung und die Nachweise zu verlangen, die z. B. auch für die Aufstellung des Gesamtabschlus-
ses sowie den gemeindlichen Beteiligungsbericht erforderlich sind (vgl. § 118 GO NRW).  
 
Im gemeindlichen Beteiligungsbericht steht daher die wirtschaftliche Lage jedes einzelnen gemeindlichen Betrie-
bes, seine erbrachten Leistungen und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks zum betriebsbezogenen Abschluss-
stichtag im Blickpunkt und nicht die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde zum Stichtag des Gesamtab-
schlusses nach § 116 GO NRW. Um eine solche differenzierte Betrachtung der „unternehmerischen“ Betätigung 
der Gemeinde zu gewährleisten, muss der Beteiligungsbericht bestimmte Mindestinformationen über die ge-
meindlichen Betriebe enthalten. Der Bericht darf dabei nicht als ein Werk betrachtet werden, dass jedes Jahr als 
neue Aufgabe zu erledigen ist. Die Fortführung der Aufgabenerledigung erfordert vielmehr, dass der Bericht durch 
den Aufbau einer Zeitreihe eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse sichert und die betriebliche Entwicklung transpa-
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rent macht. Der gemeindliche Beteiligungsbericht ist daher jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Ge-
samtabschlusses fortzuschreiben.  
 
Die aus „Konzernsicht“ der Gemeinde im Beteiligungsbericht enthaltenen Informationen über die Betriebe der 
Gemeinde sind unabhängig davon darin aufzunehmen, ob von der Gemeinde ein Gesamtabschluss aufzustellen 
ist und welche Betriebe in den Konsolidierungskreis für den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen sind. 
Der gemeindliche Beteiligungsbericht muss daher die allgemein bestimmten Angaben zu jedem Betrieb der Ge-
meinde enthalten, denn in der Vorschrift wird nicht bestimmt, dass die Angaben für die gemeindlichen Betriebe in 
Abhängigkeit von ihrer zu erfüllenden Aufgabe oder von ihrer Größe offen zu legen sind. Es dürfte auch nicht 
ausreichend sein, lediglich in tabellarischer Form die Ziele der gemeindlichen Betriebe, die Erfüllung des öffentli-
chen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnun-
gen, die Leistungen der Beteiligungen, die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen u.a. anzugeben und 
zu erläutern. 
 
Zur Erstellung des Beteiligungsberichtes muss die (Kern-)Verwaltung der Gemeinde rechtzeitig die notwendigen 
Informationen von ihren gemeindlichen Betrieben erhalten. Diesen sind daher durch eine entsprechende Gestal-
tung der Satzungen, Gesellschaftsverträge usw. Berichtspflichten aufzuerlegen, wie es nach § 113 GO NRW die 
Vertretung der Gemeinde in Unternehmen und Einrichtungen erfordert und es für die Aufstellung des Gesamtab-
schlusses erforderlich ist (vgl. § 118 GO NRW). Um die notwendige Vernetzung zwischen mittelbarer und unmit-
telbarer gemeindlicher Verwaltung sicherzustellen, müssen die Interessen der Gemeinde auch bei den gemeindli-
chen Betrieben in ausreichendem Maße verfolgt werden. Der Beteiligungsbericht ist dem Rat und den Einwoh-
nern zur Kenntnis zu bringen und zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. Die Gemeinde hat auf die Möglichkeit 
zur Einsichtnahme in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen (vgl. § 117 Absatz 2 GO NRW). 
 
 
2. Grundsätze der Berichterstattung 
 
Bei der Erstellung des gemeindlichen Beteiligungsberichtes hat die Gemeinde auch Kriterien zu beachten, die, 
aufbauend auf den für jede Informationsvermittlung geltenden Bedingungen, spezifizierte Anforderungen an einen 
Bericht über die „unternehmerische“ Betätigung der Gemeinde stellen. Diese Anforderungen sind aus den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Lageberichterstattung abgeleitet worden (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Grundsatz  
der Richtigkeit 

 
Der Grundsatz verlangt eine der Realität entsprechende Darstel-
lung der Angaben im Beteiligungsbericht, also eine Darstellung 
unter objektiver Betrachtung und Willkürfreiheit. Die Informatio-
nen müssen auch verlässlich und nachvollziehbar sein. 
 

Grundsatz  
der Vollständigkeit 

 
Der Grundsatz bedeutet, dass umfassend die wirtschaftliche der 
Betriebe, untergliedert in die Vermögens-, Schulden- und Er-
tragslage, darzustellen ist und dazu alle erreichbaren Informati-
onsquellen ausgeschöpft werden müssen. 
 

Grundsatz  
der Klarheit 

 
Dem Grundsatz soll durch verständliche und übersichtliche 
Informationen Rechnung getragen werden. Dazu gehört, dass 
die Gemeinde bei der Darstellung im Beteiligungsbericht auf die 
Allgemeinverständlichkeit zu achten hat, aber auch darauf, dass 
sein Inhalt für den Leser nachvollziehbar wird. Dem Beteili-
gungsbericht muss der Leser entnehmen können, auf welche 
Tatsachen sich die Analysen und Schlussforderungen für die 
Haushaltswirtschaft und die Vermögens-, Schulden- und Er-
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 
tragslage der Betriebe stützen. Dabei muss die notwendige 
Übersichtlichkeit gewährleistet werden. 
 

Grundsatz  
der Informationsabstufung 

 
Nach dem Grundsatz muss der Umfang der möglichen Informa-
tion gegenüber dem Leser beachtet werden, sodass abhängig 
von der Vielzahl der örtlichen Aufgaben zu berichten ist, d. h. 
über Betriebe mit einem umfangreichen Aufgabenkatalog müs-
sen mehr Informationen geboten werden als bei Betrieben mit 
einem kleineren Aufgabenkatalog. 
 

Grundsatz  
der Vergleichbarkeit 

 
Dem Grundsatz wird nachgekommen, wenn die Auswahlkriterien 
für die in den Beteiligungsbericht aufzunehmenden Informatio-
nen sowie die Darstellungsform grundsätzlich auch in den fol-
genden Haushaltsjahren beibehalten werden. 
 

Grundsatz 
der Ausgewogenheit 

 
Nach dem Grundsatz ist über die Chancen und Risiken für die 
künftige Entwicklung der Betriebe gleichermaßen und ausgewo-
gen zu berichten. Im Zusammenhang mit dem Grundsatz der 
Vorsicht soll die wirtschaftliche Lage der Betriebe nicht zu pes-
simistisch dargestellt werden. Auch gebietet dieser Grundsatz, 
die Situation der Betriebe nicht zu optimistisch darzustellen.   
 

Grundsatz  
der Wesentlichkeit 

 

 
Der Grundsatz, der verlangt, die Informationen aus den ge-
sammelten und bewerteten betrieblichen Daten auf den we-
sentlichen Kern hinsichtlich der ermittelten Risiken zu be-
schränken und eine Überfrachtung zu vermeiden. 
 

Grundsatz  
der Wirtschaftlichkeit 

 
Der Grundsatz, damit die gewählten Maßnahmen die beste 
Alternative für die Betriebe darstellen und Chancen und Risi-
ken angemessen gegeneinander abgewogen werden.  
 

Grundsatz 
der Vorsicht 

 
Der Grundsatz verpflichtet zur Vorbeugung und Vermeidung 
einer zu optimistischen Darstellung in der Berichterstattung 
 

Abbildung 700 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung“ 
 
 
3. Der Berichtsaufbau und gemeindliche Produktbereiche 
 
3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Bei der Gestaltung des Beteiligungsberichts sind auch der Umfang und die Form der Gesamtsteuerung der Ge-
meinde zu berücksichtigen. Wenn diese produktorientiert ausgerichtet ist, sollte auch der Aufbau des Beteili-
gungsberichts darauf abgestellt werden. Die Gliederung der Inhalte des Beteiligungsberichtes könnte dann an-
hand der für die Verwaltung verbindlichen Produktbereiche orientiert vorgenommen werden. Mit einem produkt-
orientierten Beteiligungsbericht würde eine Gesamtübersicht über die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben 
durch die gemeindlichen Betriebe möglich, unabhängig davon, von welchem Betrieb welche Beiträge im Einzel-
nen dazu erbracht werden. Wird ergänzend dazu noch ein Zusammenhang mit der gemeindlichen Aufgabenerfül-
lung durch die Kernverwaltung der Gemeinde hergestellt, lässt sich auf einfache Art ein Gesamtbild über die 
gesamte Tätigkeit der Gemeinde und ggf. auch über ihre Leistungen entwickeln. 
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3.2 Die NKF-Produktbereiche 
 
Die Gemeinden sind verpflichtet, für Steuerungs- und Informationszwecke sowie aus Gründen der Vergleichbar-
keit der gemeindlichen Haushalte sowie für die Prüfung des Haushalts durch die Aufsichtsbehörde die erste Glie-
derungsstufe ihres Haushalts auf der Grundlage der 17 verbindlichen Produktbereiche auszugestalten, die vom 
Innenministerium bekannt gegeben worden sind. Die zur Abgrenzung der Produktbereiche vorgenommene Zu-
ordnung, nach der u.a. die fachlichen Verwaltungsaufgaben und die wirtschaftlichen Betätigungen den sachlich 
betroffenen Produktbereichen zuzuordnen sind, ist gleichfalls verbindlich (vgl. nachfolgende Abbildung).  
 

 
Die Produktbereiche im NKF-Produktrahmen 

 
 
01  Innere Verwaltung 
 

 
07  Gesundheitsdienste 
 

 
13  Natur- und Landschaftspflege 
 

 
02  Sicherheit und Ordnung 
 

 
08  Sportförderung 
 

 
14  Umweltschutz 
 

 
03  Schulträgeraufgaben 
 

 
09  Räumliche Planung und  
      Entwicklung, Geoinformationen 
 

 
15  Wirtschaft und Tourismus 
 

 
04  Kultur und Wissenschaft 
 

 
10  Bauen und Wohnen 
 

 
16  Allgemeine Finanzwirtschaft 
 

 
05  Soziale Leistungen 
 

 
11  Ver- und Entsorgung 
 

 
17  Stiftungen 

 
06  Kinder-, Jugend- und  
      Familienhilfe 
 

 
12  Verkehrsflächen und - anlagen, 

ÖPNV 

 

Abbildung 701 „Die Produktbereiche im NKF-Produktrahmen“ 
 
Diese Vorgaben hat die Gemeinde bei der Gestaltung im Rahmen ihrer Veranschlagung im Haushaltsplan zu 
berücksichtigen (vgl. Nr. 1.2.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW 6300).  
 
 
4. Die Gestaltung des Beteiligungsberichtes 
 
Die Gliederung des Beteiligungsberichts und die Angaben zu den einzelnen gemeindlichen Betrieben sollen eine 
Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden gemeindlichen Aufgaben ermögli-
chen. Dies erleichtert einen Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben sowie die Feststellung, ob die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinde durch die verschiedenen gemeindlichen Betriebe nachhaltig gewährleistet ist. Dieser 
Bericht unterstützt zudem eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Ge-
meinde insgesamt. Damit beinhaltet der Beteiligungsbericht bereits die international und national vorzunehmende 
Segmentberichterstattung, wenn er eine produktorientierte Betrachtung enthält.  
 
Grundsätzlich soll eine Verpflichtung zur Segmentberichterstattung den Adressaten verlässliche und zur Progno-
se geeignete Informationen bereitstellen, um die Chancen- und Risikostrukturen transparent und vergleichbar zu 
machen und um einen besseren Einblick zu ermöglichen. Damit kommt einer solchen Art von Berichterstattung 
ein hoher Stellenwert zu, den der Beteiligungsbericht auch innehaben soll. Den Gemeinden bleibt es dabei frei-
gestellt, über die gesetzlichen inhaltlichen Anforderungen hinausgehende Informationen in den Beteiligungsbe-
richt aufzunehmen. Diese Zwecke sollen dazu beitragen, das Bild über die Aufgabenerledigung durch die ge-
meindlichen Betriebe zu verbessern und das Verständnis für die Geschäftsaktivitäten der Gemeinde zu fördern. 
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5. Beteiligungsbericht und Gesamtabschluss 
 
Der gemeindliche Beteiligungsbericht ist nach § 117 GO NRW i.V.m. § 49 Absatz 2 GemHVO NRW dem ge-
meindlichen Gesamtabschluss beizufügen, denn er vervollständigt das durch den Gesamtabschluss zu vermit-
telnde Bild über die gesamte wirtschaftliche Lage der Gemeinde. Soweit jedoch von einer Gemeinde kein ge-
meindlicher Gesamtabschluss aufzustellen ist, sollte der Beteiligungsbericht der Gemeinde dem gemeindlichen 
Jahresabschluss nach § 95 GO NRW beigefügt werden, der eine Gesamtbetrachtung ermöglichen muss. 
 
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die gemeindliche Aufgabenerfüllung in Art und Umfang in 
der Zukunft durchaus Veränderungen unterliegen kann. So stellt z. B. die Veräußerung eines gemeindlichen 
Betriebes, der dann ggf. noch aus dem Konsolidierungskreis der Gemeinde ausscheidet, eine solche Verände-
rung dar. Auch durch Errichtung oder Erwerb neuer Betriebe verändert sich die Aufgaben- und Beteiligungsstruk-
tur der Gemeinde, aber auch ggf. der gemeindliche Konsolidierungskreis, z. B. wenn ein neuer Betrieb darin auf-
genommen werden muss.  
 
Die gemeindliche Beteiligungsstruktur ist daher in Bezug auf den Konsolidierungskreis zu jedem Abschlussstich-
tag von der Gemeinde zu überprüfen und ggf. anzupassen. In diesen Fällen kann dann der gemeindliche Beteili-
gungsbericht hat zutreffend Auskunft über alle gemeindlichen Betriebe und deren Leistungsspektrum geben, 
unabhängig davon, ob sie in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Rechtsform geführt werden und auch, ob 
diese in den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Besondere Angabe- und Erläuterungspflichten): 
 
1.01 Die Informationspflichten  
 
Die Vorschrift zählt die Angaben über die gemeindlichen Betriebe auf, die im Beteiligungsbericht der Gemeinde 
gesondert aufzuführen und zu erläutern sind. Es soll dadurch eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähig-
keit der Gemeinde erreicht und durch die Abbildung der Daten der Blick auf alle gemeindlichen Betriebe gelenkt 
werden. In die Darstellung im Beteiligungsbericht sind deshalb alle gemeindlichen Betriebe, unabhängig von ihrer 
Organisations- und Rechtsform, einzubeziehen. Diese Vorgaben verstärken die notwendige formale Vereinheitli-
chung der betrieblichen Daten und erhöhen deren Vergleichbarkeit unter Berücksichtigung der öffentlich-
rechtlichen wie der privatrechtlichen Betriebsform. Die im Beteiligungsbericht enthaltenen Informationen ermögli-
chen dann den Adressaten des Berichtes, eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den da-
hinterstehenden gemeindlichen Aufgaben, die von den gemeindlichen Betrieben erledigt werden, herzustellen.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Verwendung des Begriffs „Beteiligung“ in Absatz 1 der 
Vorschrift, z. B. in Nummer 1 „Ziele der Beteiligung“, in Nummer 3 „Beteiligungsverhältnisse“ oder in Nummer 5 
„Leistungen der Beteiligungen“ u.a. nicht allein auf der Grundlage der Vorschrift des § 108 GO NRW auszulegen 
ist. Für die Anwendung des Begriffs „Beteiligung“ nach dieser Vorschrift ist das gesamte Spektrum der gemeindli-
chen Aufgabenerfüllung der Gemeinde außerhalb ihrer Kernverwaltung in allen seinen Rechtsformen einzubezie-
hen. Die gesetzlich bestimmten wichtigen Informationen im gemeindlichen Beteiligungsbericht, der eine zutref-
fende Auskunft zu einer Vielzahl von örtlichen Sachverhalten bei der Gemeinde geben muss, werden nachfol-
gend dargestellt (vgl. Abbildung). 
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Informationen im gemeindlichen Beteiligungsbericht 
 
 
Der Beteiligungsbericht der Gemeinde soll Auskunft geben über: 
 

- die Ziele der gemeindlichen Betätigung in Form von Be-
trieben. 
 

Nummer 1 

 
- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch jeden Betrieb. 

 
Nummer 2 

 
- die Beteiligungsverhältnisse zu jedem Betrieb. 

 
Nummer 3 

 
- die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Ver-

lustrechnungen der einzelnen Betriebe. 
 

Nummer 4 

 
-  die Leistungen der einzelnen Betriebe. 

 
Nummer 5 

 
-  die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der 

Betriebe untereinander und mit der gemeindlichen Kern-
verwaltung. 

 

Nummer 6 

 
-  der Zusammensetzung der Organe der einzelnen Betrie-

be. 
 

Nummer 7 

 
-  den Personalbestand eines jeden Betriebes. 

 
Nummer 8 

 
-  die Gesamtbezüge, Leistungen und sonstige Angaben 

aus dem Anhang. 
 

------- 

Abbildung 702 „Informationen im gemeindlichen Beteiligungsbericht“ 
 
Durch den Vergleich der betrieblichen Leistungen mit den Aufgaben wird transparent und nachprüfbar gemacht, 
ob die der Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde durch die verschiedenen gemeindlichen Betriebe auch nachhal-
tig gewährleistet ist. Für diese Zwecke dürfte es daher nicht ausreichend sein, die Angaben im gemeindlichen 
Beteiligungsbericht lediglich in tabellarischer Form zu machen. Der gemeindliche Beteiligungsbericht unterstützt 
aber auch eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der gesamten Aufbauorganisation der Gemeinde. 
Er soll deshalb auch vertiefte und notwendige Erkenntnisse für die produktorientierte Gesamtsteuerung der Ge-
meinde ermöglichen, die Aufgabenerfüllung der Gemeinde transparenter machen und das wirtschaftliche Handeln 
der Gemeinde stärken.  
 
 
1.1 Zu Nummer 1 (Angaben zu den Zielen): 
 
Die Vorschrift bestimmt ausdrücklich, dass im gemeindlichen Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeord-
nung die Ziele der Beteiligungen der Gemeinde gesondert anzugeben und zu erläutern sind. Diese Vorgabe steht 
in unmittelbaren Zusammenhang mit dem von den gemeindlichen Betrieben zu erfüllenden öffentlichen Zweck 
sowie der Festlegung, dass die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde nach Art und Umfang in einem ange-
messenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen muss (vgl. § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 2 
GO NRW). Der gesetzliche Rahmen sowie die örtlichen Gegebenheiten umschreiben dabei den Zielkorridor.  
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Aus den örtlichen Visionen und Leitlinien (Leitbildern) lassen sich strategische und operative Ziele auch für die 
gemeindlichen Betriebe bestimmen, die dann für diese eine Leitorientierung entfalten können und sollen. Dadurch 
lassen sich die betriebliche Steuerung und die Aufgabenerfüllung bzw. Leistungen der Betriebe miteinander ver-
knüpfen. Den Betrieben stehen dabei verschiedenen Handlungsmöglichkeiten offen, unter denen sie eine Aus-
wahl zu treffen haben, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Insgesamt gesehen sollte für jeden gemeindlichen 
Betrieb ein örtlich gestaltetes und handhabbares Zielsystem entstehen, in dem durch quantitative Sollgrößen 
wünschenswerte Zustände beschrieben werden, die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden sollen. Im 
Beteiligungsbericht können über die betrieblichen Ziele, ggf. auch über Zwischenziele, sachgerechte Informatio-
nen gegeben werden.  
 
 
1.2 Zu Nummer 2 (Angaben zum öffentlichen Zweck): 
 
Die Vorschrift bestimmt ausdrücklich, dass im gemeindlichen Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeord-
nung die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die gemeindlichen Betriebe gesondert anzugeben und zu erläu-
tern ist. Die Gemeinde darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck 
die Betätigung erfordert (vgl. § 107 Absatz 1 Nummer 1 GO NRW). Eine solche Zwecksetzung für einen gemeind-
lichen Betrieb hat sich dabei an den Grundlagen der Gemeindeverfassung zu orientieren. Dabei ist z. B. zu be-
rücksichtigen, dass die Gemeinde das Wohl ihrer Einwohner zu fördern hat (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 GO NRW). 
Im Rahmen des gemeindlichen Beteiligungsberichtes soll für die gemeindlichen Betriebe aufgezeigt werden, ob 
und auf welche Weise durch ihre Leistungen das Wohl der Einwohner gefördert wird. 
 
 
1.3 Zu Nummer 3 (Angaben zu den Beteiligungsverhältnissen): 
 
Die Vorschrift bestimmt ausdrücklich, dass im gemeindlichen Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeord-
nung die Beteiligungsverhältnisse der Gemeinde gesondert anzugeben und zu erläutern sind. Dazu gehört auch 
unmittelbar die Vorgabe durch die Regelung in Absatz 3 der Vorschrift, dass dem Beteiligungsbericht eine Über-
sicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent 
beizufügen ist. Diese Verpflichtungen können z. B. dadurch erfüllt werden, dass mithilfe eines Organigramms ein 
Überblick über die gemeindlichen Betriebe gegeben wird.  
 
Für die Aufnahme in die Übersicht sind zwar die unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde maßgeblich, jedoch 
ist es zur Erreichung der Übersicht über die wirtschaftlichen Verflechtungen der Gemeinde und unter dem Ge-
sichtspunkt der jährlichen Erstellung eines Gesamtabschlusses geboten, möglichst auch die mittelbaren Beteili-
gungen anzugeben. Andererseits sollten die gemeindlichen Beteiligungsverhältnisse auch unter dem Gesichts-
punkt der Einflussmöglichkeiten aufgezeigt werden, sodass ein Überblick in Tabellenform mit einer Darstellung in 
Gruppenform angebracht sein kann (vgl. Abbildung). 
 

 
Angaben über die gemeindlichen Beteiligungsverhältnisse 

 
 

Betriebe ohne fremde Anteilseigner 
 

Namen 
der Betriebe 

 

 
Anteilsverhältnis 

100 v.H. 
 

----- 

 
Betriebe mit einer gemeindlichen Beteiligung von über 50 v.H. bis unter 100 v.H. 

 
Namen 

der Betriebe 
 

 
Tatsächliches 

Anteilsverhältnis 
 

Namen und Anteile 
der Anteilseigner 
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Angaben über die gemeindlichen Beteiligungsverhältnisse 

 
 

Betriebe mit einer gemeindlichen Beteiligung von über 20 v.H. bis 50 v.H. 
 

Namen 
der Betriebe 

 

 
Tatsächliches 

Anteilsverhältnis 
 

Namen und Anteile 
der Anteilseigner 

 
Betriebe mit einer gemeindlichen Beteiligung von über 5 v.H. bis 20 v.H. 

 
Namen 

der Betriebe 
 

 
Tatsächliches 

Anteilsverhältnis 
 

Namen und Anteile 
der Anteilseigner 

 
Betriebe mit einer gemeindlichen Beteiligung bis 5 v.H.  

 
Namen 

der Betriebe 
 

 
Tatsächliches 

Anteilsverhältnis 
 

 
Namen und Anteile 
der Anteilseigner 

Abbildung 703 „Angaben über gemeindliche Beteiligungsverhältnisse“ 
 
In der nach Absatz 3 der Vorschrift dem Beteiligungsbericht beizufügenden Übersicht über die gemeindlichen 
Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung brauchen weder die Anteile der Anteilseig-
ner noch deren Namen enthalten sein. 
 
 
1.4 Zu Nummer 4 (Angaben zur Entwicklung der Jahresergebnisse): 
 
Die Vorschrift bestimmt ausdrücklich, dass im gemeindlichen Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeord-
nung die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage 
der gemeindlichen Betriebe gesondert anzugeben und zu erläutern sind. Die Darstellung der Entwicklung der 
Jahresergebnisse der einzelnen Betriebe wird dabei durch Absatz 2 dieser Vorschrift näher bestimmt. Danach 
sind im Beteiligungsbericht die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen in einer Zeitreihe 
abzubilden, die das abgelaufene Geschäftsjahr, das Vorjahr und das Vorvorjahr umfasst.  
 
Die Darstellung kann bei den Bilanzen auf die in § 266 des Handelsgesetzbuches in den Absätzen 2 und 3 mit 
Buchstaben und römischen Zahlen bezeichneten Posten in der vorgeschriebenen Reihenfolge beschränkt wer-
den. Bei den Gewinn- und Verlustrechnungen können Erleichterungen nach § 276 des Handelsgesetzbuches 
unabhängig von der Einhaltung der dort beschriebenen Größenklassen in Anspruch genommen werden. Werden 
bei den Beteiligungen für die Jahresabschlussanalyse Strukturbilanzen erstellt, können diese die vollständigen 
Bilanzen ersetzen. Diese rechtlichen Vorgaben sind von der Gemeinde bei der Aufbereitung der betrieblichen 
Daten zu beachten. 
 
 
1.5 Zu Nummer 5 (Angaben zu den Leistungen der Beteiligungen): 
 
Die Vorschrift bestimmt ausdrücklich, dass im gemeindlichen Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeord-
nung die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen, gesondert an-
zugeben und zu erläutern sind. Die Gemeinde kann sich bei der Gestaltung der Angaben zu den Leistungen der 
gemeindlichen Betriebe an der eigenen Haushaltsplangestaltung orientieren, denn nach dem NKF sind für die 
gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcen-
aufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festzulegen sowie Leistungskennzahlen zur Ziel-
erreichung zu bestimmen. Die Leistungskennzahlen können dann auch von der Gemeinde neben den Zielen zur 
Grundlage der Gestaltung der Steuerung und Erfolgskontrolle bei den gemeindlichen Betrieben gemacht werden.  
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Die Festlegung der gemeindlichen Leistungskennzahlen muss daher deren Funktion und Zweck sowie den mögli-
chen Nutzen berücksichtigen. Für die Betriebe gilt es daher z. B. ihre Leistungskennzahlen so auszuwählen, dass 
diese zielbezogen, wirkungsorientiert und steuerungsrelevant sind, für die Adressaten eindeutig, glaubwürdig und 
verständlich sind und daher von ihnen im Rahmen des jährlichen Betriebsergebnisses auch interpretiert werden 
können. Deshalb muss auch immer ein zeitnaher Bezug der betrieblichen Leistungen zu den betrieblichen Ereig-
nissen und dessen gemessenen Wirkungen bestehen, damit mithilfe der Leistungskennzahlen darüber geurteilt 
und die Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Wirtschaftens der Betriebe darauf ausgerichtet 
werden kann. Vor einem dauerhaften Einsatz bedarf es daher der Prüfung der Tauglichkeit der ausgewählten 
Leistungskennzahlen für den vorgesehenen Zweck. 
 
 
1.6 Zu Nummer 6 (Angaben zu den Finanz- und Leistungsbeziehungen): 
 
Die Vorschrift bestimmt ausdrücklich, dass im gemeindlichen Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeord-
nung die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemein-
de, gesondert anzugeben und zu erläutern sind. Die wirtschaftliche Lage der gemeindlichen Betriebe wird haupt-
sächlich durch ihre Geschäftstätigkeit mit Dritten bestimmt. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass für den ein-
zelnen Betrieb ein Dritter auch ein gemeindlicher Betrieb sein kann. Daher ist es sachgerecht, im Beteiligungsbe-
richt gesonderte Angaben über die Finanz- und Leistungsbeziehungen zu fordern, die innerhalb des „gemeindli-
chen Konzerns“ bestehen.  
 
Diese Pflicht ist ein Schritt in die Richtung des gemeindlichen Gesamtabschlusses, mit dem die wirtschaftliche 
Gesamtlage der Gemeinde (gemeindliche Verwaltung und Betriebe) dargestellt wird. In den gemeindlichen Ge-
samtabschluss werden dabei nur Geschäftsvorfälle einbezogen, die mit Dritten außerhalb des „gemeindlichen 
Konzerns“ bestehen. Die Aufbereitung der Angaben zu den Finanz- und Leistungsbeziehungen im gemeindlichen 
Beteiligungsbericht dar, der auch der Aufstellung des Gesamtabschlusses der Gemeinde dient (vgl. § 50 GemH-
VO NRW i.V.m. z. B. § 303 „Schuldenkonsolidierung“, § 305 „Aufwands- und Ertragskonsolidierung“). Aus Wirt-
schaftlichkeitsgesichtspunkten sollten die Angaben im Beteiligungsbericht auf die wesentlichen Finanz- und Leis-
tungsbeziehungen beschränkt werden. 
 
 
1.7 Zu Nummer 7 (Angaben zu den Organen der Beteiligungen): 
 
Die Vorschrift bestimmt ausdrücklich, dass im gemeindlichen Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeord-
nung die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen der Gemeinde gesondert anzugeben und zu erläutern 
ist. Die Zahl und der Umfang der anzugebenden Organe der gemeindlichen Betriebe sind dabei von der gesell-
schafsrechtlichen bzw. privatrechtlichen Form der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung der Ge-
meinde abhängig. So stellen z. B. bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) die Gesellschafterver-
sammlung (Beschlussorgan), die Geschäftsführung (geschäftsführendes Organ) und der Aufsichtsrat (Kontrollor-
gan) die Organe dieser Gesellschaftsform dar. Bei einer Aktiengesellschaft sind die Organe der Vorstand, der 
Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. Entsprechend bestehen Organe auch bei anderen juristischen Perso-
nen. Die Angaben über die Organe können nur dann ihren Zweck erfüllen, wenn auch deren Zusammensetzung 
angegeben wird. Es soll dadurch insbesondere auch Transparenz über die persönlichen Verflechtungen der Ver-
antwortlichen in der Gemeinde geschaffen werden. 
 
 
1.8 Zu Nummer 8 (Angaben zum Personalbestand jeder Beteiligung): 
 
Die Vorschrift bestimmt ausdrücklich, dass im gemeindlichen Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeord-
nung der Personalbestand jedes gemeindlichen Betriebes gesondert anzugeben und zu erläutern ist. Zur Gestal-
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tung dieser Angabepflicht kann dabei auf Muster des Stellenplans oder der Stellenübersicht zurückgegriffen wer-
den. Es bieten sich entsprechend auch Angaben dazu aus dem Vorjahr an, z. B. die Zahl der tatsächlich besetz-
ten Stellen zum 30.06. des Vorjahres an. Andererseits kann auch eine mehrjährige Zeitreihe sachgerecht sein, 
die dann an den Vorgaben des Satzes 1 des Absatzes 2 der Vorschrift orientiert werden könnte, sodass Angaben 
zum Personalbestand eines jeden gemeindlichen Betriebes mindestens über einen Zeitraum von drei Jahren 
anzugeben wären. 
 
 
2.  Zu Absatz 2 (Informationen über betriebliche Daten): 
 
2.01 Allgemeine Sachlage 
 
Die Vorschrift bestimmt verschiedene Sachverhalte, die im gemeindlichen Beteiligungsbericht darzustellen sind. 
Dazu gehören z. B. die Abbildung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebe in einer Zeitrei-
he, die Beschränkung der Bilanzen auf die in § 266 des Handelsgesetzbuches in den Absätzen 2 und 3 mit Buch-
staben und römischen Zahlen bezeichneten Posten in der vorgeschriebenen Reihenfolge und der Ersatz der 
vollständigen Bilanzen durch Strukturbilanzen. Soweit in dieser Vorschrift auf Vorschriften des Handelsgesetzbu-
ches verwiesen wird, finden diese in der Fassung des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 105), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. August 2002 (BGBl. I S. 3412), entsprechende Anwendung und sind im 
Abschnitt 3 des Kapitels „Haushaltsrechtliche Regelungstexte“ enthalten. 
 
 
2.1 Zu Satz 1 (Zeitreihe bei Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen): 
 
In der Vorschrift wird bestimmt, dass im gemeindlichen Beteiligungsbericht die Bilanzen und Gewinn- und Verlust-
rechnungen der gemeindlichen Betriebe (Beteiligungen) in einer Zeitreihe abzubilden sind, die das abgelaufene 
Geschäftsjahr, das Vorjahr und das Vorvorjahr umfasst. Dadurch kann die Entwicklungsfähigkeit der gemeindli-
chen Betriebe besser nachvollzogen werden.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Darstellung der Bilanzen): 
 
2.2.1 Allgemeine Inhalte 
 
In der Vorschrift wird ausdrücklich bestimmt, dass die Darstellung der betrieblichen Bilanzen auf die in § 266 des 
Handelsgesetzbuches in den Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben und römischen Zahlen bezeichneten Posten in 
der vorgeschriebenen Reihenfolge beschränkt werden kann. Die Gemeinde muss sich in diesem Fällen eigenver-
antwortlich entscheiden, ob sie von der Vereinfachung Gebrauch macht. Eine reduzierte Darstellung der Bilanzen 
der gemeindlichen Betriebe darf die erwünschten Informationen nicht beeinträchtigen. 
 
 
2.2.2 Die Anwendung des § 266 HGB 
  
Nach dieser handelsrechtlichen Vorschrift ist die Bilanz in Kontoform aufzustellen. Dabei können die Darstellun-
gen in der Bilanz auf die in § 266 des Handelsgesetzbuches in den Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben und römi-
schen Zahlen bezeichneten Posten in der vorgeschriebenen Reihenfolge beschränkt werden. Die großen und 
mittelgroßen Kapitalgesellschaften (vgl. § 267 Absatz 3 HGB) haben auf der Aktivseite ihrer Bilanz die in Absatz 2 
und auf der Passivseite die in Absatz 3 bezeichneten Posten gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge 
auszuweisen. Kleine Kapitalgesellschaften (vgl. § 267 Absatz 1 HGB) brauchen nur eine verkürzte Bilanz aufzu-
stellen, in die nur die in den Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben und römischen Zahlen bezeichneten Posten ge-
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sondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge aufgenommen werden. So müssen mindestens in der Bilanz 
der einzelnen gemeindlichen Betriebe folgende Posten ausgewiesen sein (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Struktur der Bilanz nach § 266 HGB 

 
 

AKTIVA 
 

PASSIVA 
 
A. Anlagevermögen,  

I. Immaterielle Vermögensgegenstände,  
II. Sachanlagen,  
III. Finanzanlagen,  

B. Umlaufvermögen,  
I. Vorräte,  
II. Forderungen und sonstige  
    Vermögensgegenstände,  
III. Wertpapiere,  
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 
     Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks, 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 
 

 
A. Eigenkapital:  

I. Gezeichnetes Kapital; 
II. Kapitalrücklage; 
III. Gewinnrücklagen:  
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag; 
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 

B. Rückstellungen:  
C. Verbindlichkeiten:  
D. Rechnungsabgrenzungsposten. 
 

Abbildung 704 „Die Struktur der Bilanz nach § 266 HGB“ 
 
Diese reduzierte Darstellung der Bilanz kann unabhängig von der Größe der Kapitalgesellschaften für jedes Un-
ternehmen und jede Einrichtung im Beteiligungsbericht abgebildet werden, wenn nicht eine für die Jahresab-
schlussanalyse aufgestellte Strukturbilanz ausreichend ist. 
 
 
2.3 Zu Satz 3 (Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung): 
 
2.3.1 Allgemeines 
 
Die Vorschrift lässt auch zu, dass für die Abbildung der Gewinn- und Verlustrechnungen der gemeindlichen Be-
triebe im Beteiligungsbericht der Gemeinde die Erleichterungen nach § 276 des Handelsgesetzbuches in An-
spruch genommen werden können. Nach dieser handelsrechtlichen Vorschrift dürfen kleine und mittelgroße Kapi-
talgesellschaften die Posten nach § 275 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 oder Absatz 3 Nummer 1 bis 3 und 6 HGB zu 
einem Posten unter der Bezeichnung "Rohergebnis" zusammenfassen. Kleine Kapitalgesellschaften brauchen 
außerdem die in § 277 Absatz 4 Satz 2 und 3 HGB verlangten Erläuterungen zu den Posten "außerordentliche 
Erträge" und "außerordentliche Aufwendungen" nicht zu machen. Die Gemeinde muss sich in diesem Fällen 
eigenverantwortlich entscheiden, ob sie von der Vereinfachung Gebrauch macht. Eine reduzierte Darstellung der 
Bilanzen der gemeindlichen Betriebe darf die erwünschten Informationen nicht beeinträchtigen. 
 
 
2.3.2 Die Anwendung des § 276 HGB  
 
2.3.2.1 Allgemeine Inhalte 
 
Bei der Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen der Unternehmen und Einrichtungen ist zu beachten, ob 
das Gesamtkostenverfahren oder das Umsatzkostenverfahren zur Anwendung kommt. Bei der Auswahl des Ver-
fahrens kommen als Kriterien regelmäßig deren Aussagefähigkeit, die Transparenz und die Vergleichbarkeit 
sowie das Informationsinteresse der Adressaten des betrieblichen Jahresabschlusses in Betracht. Zu berücksich-
tigen ist aber auch, ob von der Gemeinde ein Gesamtabschluss aufzustellen ist. 
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2.3.2.2 Die Gliederung beim Gesamtkostenverfahren 
 
Das Gesamtkostenverfahren (GKV) ist leistungsbezogen und weist alle Herstellungskosten des gemeindlichen 
Betriebes unabhängig davon aus, ob die betriebliche Gesamtleistung (Produkte und sonstige Leistungen) auch 
am Markt abgesetzt worden sind. Die Gegenüberstellung der gesamten Produktionskosten und der Gesamtleis-
tung führt z. B. dazu, dass der Ausweis der Umsatzerlöse um Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-
tungen erweitert werden muss. Der entstandene Aufwand wird dabei nach den wichtigsten Aufwandsarten ver-
teilt. Nach § 276 Absatz 2 HGB sind bei Anwendung des Gesamtkostenverfahrens in der Gewinn- und Verlust-
Rechnung der einzelnen gemeindlichen Betriebe eine Vielzahl von Posten auszuweisen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gliederung der GuV beim Gesamtkostenverfahren 

 
 
1. Umsatzerlöse 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 
3. andere aktivierte Eigenleistungen 
4. sonstige betriebliche Erträge 
5. Materialaufwand:  

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 

6. Personalaufwand:  
a) Löhne und Gehälter 
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, 

davon für Altersversorgung 
7. Abschreibungen:  

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanla-
gen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung 
des Geschäftsbetriebs 

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Ka-
pitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 

8. sonstige betriebliche Aufwendungen 
9. Erträge aus Beteiligungen, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
10.  Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 

davon an verbundene Unternehmen 
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
15. außerordentliche Erträge 
16. außerordentliche Aufwendungen 
17. außerordentliches Ergebnis 
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
19. sonstige Steuern 
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 

Abbildung 705 „Die Gliederung der GuV beim Gesamtkostenverfahren“ 
 
Eine reduzierte Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen der gemeindlichen Betriebe darf die erwünsch-
ten Informationen nicht beeinträchtigen. 
 
 
2.3.2.3 Die Gliederung beim Umsatzkostenverfahren 
 
Das Umsatzkostenverfahren (UKV) ist grundsätzlich umsatzbezogen, denn es weist die Herstellungskosten des 
gemeindlichen Betriebes abhängig davon aus, in welchem Umfang die betrieblichen Produkte und Leistungen am 
Markt abgesetzt worden sind, und unabhängig davon in welchem Wirtschaftsjahr die Herstellungskosten für den 
gemeindlichen Betrieb entstanden sind. Die Herstellungskosten der nicht verkauften betrieblichen Erzeugnisse 
werden deshalb nicht in der Gewinn- und Verlust-Rechnung des Betriebes, sondern in der Bilanz als Halb- oder 
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Fertigfabrikate angesetzt. Der entstandene Aufwand wird dabei nach den betrieblichen Arbeitsbereichen verteilt. 
Nach § 276 Absatz 3 HGB sind bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens in der Gewinn- und Verlust-
Rechnung der einzelnen gemeindlichen Betriebe eine Vielzahl von Posten auszuweisen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Gliederung der GuV beim Umsatzkostenverfahren 

 
 
1. Umsatzerlöse 
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen 
3. Bruttoergebnis vom Umsatz 
4. Vertriebskosten 
5. allgemeine Verwaltungskosten 
6. sonstige betriebliche Erträge 
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 
8. Erträge aus Beteiligungen, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 

davon aus verbundenen Unternehmen 
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 

davon an verbundene Unternehmen 
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
14. außerordentliche Erträge 
15. außerordentliche Aufwendungen 
16. außerordentliches Ergebnis 
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
18. sonstige Steuern 
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 
 

Abbildung 706 „Die Gliederung der GuV beim Umsatzkostenverfahren“ 
 
Eine reduzierte Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen der gemeindlichen Betriebe darf die erwünsch-
ten Informationen nicht beeinträchtigen. 
 
  
2.4 Zu Satz 4 (Zulassung von Strukturbilanzen): 
 
In der Vorschrift wird ausdrücklich für den gemeindlichen Beteiligungsbericht bestimmt, dass bei den gemeindli-
chen Betrieben, die für die Jahresabschlussanalyse eine Strukturbilanz erstellen, diese Bilanz die vollständige 
Jahresabschlussbilanz ersetzen kann. Dadurch wird der Gemeinde die Möglichkeit gegeben, nicht zusätzlich zu 
den erstellten Strukturbilanzen aus der Jahresabschlussanalyse noch die vollständigen Bilanzen der gemeindli-
chen Betriebe im Beteiligungsbericht abdrucken zu müssen. Die Gemeinde muss sich in diesem Fällen eigenver-
antwortlich entscheiden, ob sie von der Vereinfachung Gebrauch macht. Die zugelassene Vereinfachung darf 
dabei die Erreichung der Informationsziele nicht gefährden. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Übersicht über die gemeindlichen Betriebe): 
 
3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Der Verpflichtung, dem Bericht eine Übersicht über die gemeindlichen Betriebe beizufügen, kann z. B. dadurch 
nachgekommen werden, dass mithilfe eines Organigramms ein Überblick über diese Betriebe gegeben wird. 
Maßgeblich für die Aufnahme in die Übersicht sind zwar die unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde, jedoch 
ist es zur Erreichung der Übersicht über die wirtschaftlichen Verflechtungen der Gemeinde und unter dem Ge-
sichtspunkt der jährlichen Erstellung eines Gesamtabschlusses geboten, möglichst auch die mittelbaren Beteili-
gungen anzugeben. Wenn nicht in den Erläuterungen zu den einzelnen gemeindlichen Betrieben die sonstigen 
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Anteilseigner angegeben werden, bedarf es ggf. noch ergänzender Erläuterung zur Gesamtübersicht über die 
gemeindlichen Betriebe.  
 
 
3.2 Die örtliche Übersicht über die gemeindlichen Betriebe 
 
3.2.1 Die Erstellung einer örtlichen Übersicht 
 
Das Erfordernis, zu unterschiedlichen Zwecken nicht nur die Betriebe der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und 
privatrechtlicher Form, sondern auch ihre Verknüpfungen untereinander, ggf. mit anderen Gemeinden oder sons-
tigen Dritten, in das haushaltswirtschaftliche Geschehen der Gemeinde einzubeziehen, bringt es mit sich, dass 
eine aufzählende Form allein nicht ausreichend ist, sondern um eine bildhafte Darstellung der örtlichen Verhält-
nisse für unterschiedliche Sachverhalte ergänzt werden muss (vgl. Abbildung).  
 

 
Örtliche Übersichten über die gemeindlichen Betriebe 

 
 
Für die Darstellung des Zusammenhangs gemeindlicher Betriebe bieten sich un-
terschiedliche Übersichten an, z. B. über: 
 
- die Betriebe der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher Form. 
 
 
- die Betriebe der Gemeinde in privatrechtlicher Form. 
 
 
- den Konsolidierungskreis nach § 50 Absatz 1 GemHVO NRW. 
 
 
- den Konsolidierungskreis nach § 50 Absatz 2 GemHVO NRW. 
 
 
- den Konsolidierungskreis nach § 50 Absatz 3 GemHVO NRW. 
 
 
- die Betriebe der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung (§ 116 Absatz 3 GO NRW). 
 

Abbildung 707 „Örtliche Übersichten über die gemeindlichen Betriebe“ 
 
In diesem Zusammenhang ist es z. B. sachlich sinnvoll, die Übersicht über die Beteiligungsstruktur der Gemeinde 
einerseits in Beteiligungen an gemeindlichen Betrieben in öffentlich-rechtlicher Form und an gemeindlichen Be-
trieben in privatrechtlicher Form zu trennen. Andererseits bietet es sich nicht in jedem Fall an, bei Beteiligungen 
mehrerer Gemeinde an Betrieben in öffentlich-rechtlicher Form den Umfang der „Anteile jeder Gemeinde“ in Pro-
zent - wie bei einer privatrechtlichen Beteiligung – anzugeben, denn es kann bei Betrieben grundsätzlich auch 
eine Trägerschaft der Gemeinde bestehen. Der Anlass oder die Grundlage einer Beteiligung oder Trägerschaft in 
öffentlich-rechtlicher Form besteht regelmäßig in der Übertragung gemeindlicher Aufgaben und nicht in der Hin-
gabe von Kapital an den gemeindlichen Betrieb. Der jeweilige Beteiligungsumfang der Gemeinde kann dabei 
dadurch klargestellt werden, dass zum betreffenden Betrieb mindestens die Anzahl der beteiligten Gemeinden 
angegeben wird.  
 
 
3.2.2 Das Beispiel für eine Übersicht über die gemeindlichen Betriebe 
 
Die nachfolgende Abbildung zeigt die vielfältigen Formen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung auf. Das Schema 
zeigt dazu beispielhaft die privatrechtliche Beteiligungsstruktur einer Stadt auf (Quelle: Musterbeispiel der Stadt 
Münster), das noch um die Betriebe in öffentlich-rechtlicher Form zu ergänzen wäre (vgl. Abbildung). 
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Stadt .........

Wohn + Stadtbau, 
Wohnungsunternehmen der Stadt

Zoologischer Garten GmbH

Stadthalle GmbH

Regionalverkehr GmbH

Airportparken GmbH

Museum Heimathaus GmbH

Institut für Biosensorik GmbH

Stadtsparkasse 

Einkaufszentrale GmbH

Gewerbepark Lohenheide GmbH

Gewerbepark GmbH

WRW GmbH (1)

LEG GmbH  (2)

Verkehrsdienst 
GmbH

Stadtwerke GmbH

Technologiepark GmbH

100 %

10 %

92,09 %

100 %

45,41%

4,02 %

1 %

33,33 %

10 %

33,33%

37,16%

0,45 %

100%

5,89 %

Energiehandelsgesell-
schaft mbH

Windkraft GmbH

Bauindustrie GmbH

Fernwärmeversorgung 
GmbH

32,29 %

50 %

50 %

99 %

Lokalradio 
GmbH & Co.KG

Landeseisenbahn GmbH

Vereinigung ehemaliger 
kommunaler Aktionäre 

GmbH

Intermobil GmbH

Flughafen GmbH
35,22 %

1,64 %

3,02 %

25 %

53,33 %

Lokalradio 
Betriebsgesell-

schaft mbH

WL Spedition 
GmbH

Parking Services 
GmbH

Luftfahrt GmbH

Cargo Services 
GmbH

100 %

33,33%

100 %

5,89 %

1,27 %

0,001 %

Theater Grafenhaus GmbH100 %

Passenger 
GmbH

AS Services 
GmbH

100 %

100 %

33,33%

100 %

NDIX GmbH50 %

AWS Abfallwirtschaft 
(Eigenbetrieb)

100 %

1 % Pferdemuseum GmbH

Stadtmarketing (Eigenbetrieb)
100 %

88,22 %

CET GmbH

79 %

20 %

16,67%

Verkehrs GmbH
100 %

Entwicklungsgesellschaft Stadtmitte 
GmbH

Security Services
GmbH

100 %

ITVB (Eigenbetrieb)
100%

AHS GmbH10 %

Wirtschaftsförderung 
GmbH15 %

70 %

 
Abbildung 708 „Ein Beispiel für eine Übersicht über gemeindliche Betriebe“ 
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3.2.3 Angaben zum Umfang der Beteiligung 
 
Die Abbildung belegt, dass die vielfältigen Formen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung durch gemeindliche 
Betriebe es erforderlich machen, von jeder Gemeinde einen Gesamtabschluss aufstellen zu lassen. In dieser 
Übersicht ist zu allen gemeindlichen Betrieben die Höhe der gemeindlichen Anteile in Prozent bzw. der Umfang 
der gemeindlichen Trägerschaft anzugeben. Die Regelung „Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent“ 
reduziert die gemeindlichen Angabepflichten nicht auf privatrechtliche Gesellschaftsformen. Unter der Festlegung 
werden vielmehr auch öffentlich-rechtliche Organisations- und Rechtsformen erfasst.  
 
In dieser Übersicht wird transparent gemacht, zu welchen Unternehmen und Einrichtungen und in welchem Um-
fang die Gemeinde eine dauernde Verbindung hergestellt hat, die dem eigenen Geschäftsbetrieb dienen soll. Die 
Angabe der Beteiligungshöhe gibt dafür zusätzliche Anhaltspunkte. Sie ist jedoch für sich allein nicht ausreichend 
und entscheidend, auch wenn sich die Verhältnisse in der Gemeinde darin widerspiegeln. Vielmehr ist die Beteili-
gungsabsicht ausschlaggebend, die durch den Beteiligungsbericht offen gelegt werden soll.  
 
Die zu erstellende Übersicht wäre überfrachtet, wenn sie zusätzlich zur Darstellung der Beteiligungsverhältnisse 
auch noch die möglichen Arten von Beziehungen, die zwischen der Gemeinde und ihren gemeindlichen Betrieben 
bestehen, z. B. Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen, aufzeigen müsste. Derartige Informationen sind Teil der 
betriebsbezogenen Erläuterungen im Beteiligungsbericht und können dort ergänzend in schematischer Form 
aufgezeigt werden. Es ist von der Gemeinde bereits im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung nach § 78 
GO NRW und des Jahresabschlusses nach § 95 GO NRW sowie des Gesamtabschlusses nach § 116 GO NRW 
eigenverantwortlich zu entscheiden, ob den gesetzlich bestimmten Unterlagen, die auch Auskunft über die ge-
meindlichen Betriebe geben müssen, eine bildhafte Darstellung im o.a. Sinne beigefügt wird. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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Achter Abschnitt 
 

Sonderbestimmungen  
für die erstmalige Bewertung  

von Vermögen und die Eröffnungsbilanz 
 
 
1. Allgemeines 
 
Dieser Abschnitt enthält ergänzend alle wesentlichen Vorgaben zum Inhalt und zur Aufstellung der Eröffnungsbi-
lanz der Gemeinde nach den Regeln des § 92 GO NRW. Die besonderen Bewertungsvorschriften erleichtern die 
Bewertung des Gemeindevermögens und verringern den Aufwand der Gemeinden bei der Umstellung auf die 
Doppik (vgl. §§ 55 und 56 GemHVO NRW). Die Regelungen sind in einem eigenen Abschnitt zusammengefasst 
worden, weil diese nicht für den „Dauerbetrieb“ der Gemeinde gelten. Die Bestimmungen berücksichtigen die 
öffentliche Aufgabenstellung der Gemeinden und stellen die Nachprüfbarkeit und Vergleichbarkeit der gemeindli-
chen Eröffnungsbilanz sicher.  
 
Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde bildet einen wesentlichen Bestandteil des neuen gemeindlichen Haushalts-
rechts und stellt den Beginn und die Grundlage einer neuen haushaltswirtschaftlichen Zeit für die Gemeinden dar. 
Sie wird für die Gemeinde und ihre Bürgerinnen und Bürger eine erhebliche Bedeutung haben. Erstmalig wird im 
gemeindlichen Bereich eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen, aus 
der die wirtschaftliche Lage der Gemeinde erkennbar ist. Hierbei werden auch die (kaufmännischen) Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung genutzt, soweit nicht die Besonderheiten des gemeindlichen Haushaltswesens 
Abweichungen davon erforderlich machen. Dabei dient die Erfassung der gemeindlichen Vermögensgegenstände 
und Schulden nicht speziell der Darstellung in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz, sondern der zielorientierten 
sowie der stetigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben vor Ort (vgl. § 75 Absatz 1 GO NRW).  
 
 
2. Die Bedeutung der Eröffnungsbilanz 
 
Der Eröffnungsbilanz als der ersten Bilanz der Gemeinde kommt eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit sind sämt-
liche Vermögensgegenstände und Schulden der Gemeinde bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu 
bewerten. Diese Wertermittlung für die Eröffnungsbilanz soll auf der Basis von vorsichtig geschätzten Zeitwerten 
erfolgen. Die für die Erstellung der Eröffnungsbilanz erforderliche Inventarisierung und Bewertung des gesamten 
Vermögens- und Schuldenbestandes bedeutet für die Gemeinde einen erheblichen Aufwand. Die Erstellung der 
Eröffnungsbilanz wird auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet. Deshalb sind bei dieser Ausgangs-
lage besondere Vereinfachungsregeln zugelassen worden. Die wichtigen Besonderheiten und Vorgehensweisen 
bei der Bewertung von Aktiva und Passiva im Rahmen der Eröffnungsbilanz werden gesondert unter der Vor-
schrift des § 55 GemHVO NRW erläutert.  
 
Die Eröffnungsbilanzen der Gemeinden müssen einheitlich gegliedert sein. Die Mindestgliederung der Aktiv- 
sowie der Passivseite der Bilanz ergibt sich durch den Verweis auf § 41 GemHVO NRW. Jeder Eröffnungsbilanz 
ist ein Anhang mit Forderungsspiegel und Verbindlichkeitenspiegel beizufügen, sodass die gewählten Ansatz- 
und Bewertungsmethoden, aber auch z. B. Abweichungen von der Mindestgliederung der Bilanz, transparent 
gemacht werden. Die Eröffnungsbilanz ist zudem ein Gegenstand der Prüfung durch den Rechnungsprüfungs-
ausschuss. Sie bedarf anschließend der Feststellung durch Beschluss des Rates der Gemeinde. Die Eröffnungs-
bilanz ist zudem ein eigenständiges Prüfungsobjekt der überörtlichen Prüfung. 
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3. Die Vorschriften zur gemeindlichen Eröffnungsbilanz 
 
3.1 Die Gesamtübersicht über die Vorschriften 
 
Die Eröffnungsbilanz steht am Beginn der doppischen Rechnungslegung der Gemeinde, die deshalb – wie 
handelsrechtlich für jeden Kaufmann zu Beginn seiner Tätigkeit vorgeschrieben – ein den tatsächlichen 
Verhältnissen der Vermögens- und Schuldenlage entsprechendes Bild vermitteln muss. Auch wird die Bewertung 
von sämtlichen Vermögensgegenständen und Schulden wird nicht als Selbstzweck verstanden. Die Maßgabe für 
die Aufstellung der Eröffnungsbilanz soll deshalb eine zügige und in der Grundausrichtung konsistente Bewertung 
des gemeindlichen Vermögens unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsprinzips und der Wesentlichkeit 
sein.  
 
Der achte Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung enthält zu vielen Sachverhalten der gemeindlichen Eröff-
nungsbilanz gesonderte Vorschriften. Diese Bestimmungen beruhen auf der Ermächtigungsgrundlage des § 133 
Absatz 1 GO NRW. Durch diese Vorschrift wird das Innenministerium ermächtigt, zur Durchführung der Gemein-
deordnung in einer Rechtsverordnung die notwendigen haushaltswirtschaftlichen Regelungen im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium zu treffen, z. B. zur erstmaligen Bewertung von Vermögen und Schulden, zur Aufstel-
lung, Prüfung und Aufbewahrung der Eröffnungsbilanz sowie zu Vereinfachungsverfahren. Auf dieser Grundlage 
sind die folgenden Vorschriften erarbeitet worden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Vorschriften im 8. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung  

 

Achter Abschnitt 
Sonderbestimmungen für die erstmalige 

Bewertung von Vermögen  
und die Eröffnungsbilanz 

 

 
§ 53 Aufstellung der Eröffnungsbilanz 
§ 54 Ermittlung der Wertansätze 
§ 55 Besondere Bewertungsvorschriften 
§ 56 Vereinfachungsverfahren für die Ermittlung von Wertansätzen 
§ 57 Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der  
         Eröffnungsbilanz 
 

Abbildung 709 „Die Vorschriften im 8. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung“ 
 
 
4.2 Die Vorschriften im Einzelnen 
 
Der achte Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung enthält im Einzelnen folgende besonderen Bestimmun-
gen für die erstmalige Bewertung von Vermögen und Schulden sowie für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz:  
 
- § 53 Aufstellung der Eröffnungsbilanz 

Der ersten Bilanz einer Gemeinde kommt eine Sonderstellung zu, weil in kurzer Zeit sämtliche Vermögens-
gegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten sind. Diese Wer-
termittlung für die Eröffnungsbilanz soll auf der Basis von vorsichtig geschätzten Zeitwerten erfolgen. Die Er-
öffnungsbilanz steht am Beginn der doppischen Rechnungslegung der Gemeinde, die deshalb – wie han-
delsrechtlich für jeden Kaufmann zu Beginn seiner Tätigkeit vorgeschrieben – ein den tatsächlichen Verhält-
nissen der Vermögens- und Schuldenlage entsprechendes Bild vermitteln muss. Auch wird die Bewertung 
von sämtlichen Vermögensgegenständen und Schulden wird nicht als Selbstzweck verstanden. Die Maßga-
be für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz soll deshalb eine zügige und in der Grundausrichtung konsistente 
Bewertung des gemeindlichen Vermögens unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsprinzips und der 
Wesentlichkeit sein. Sie wird deshalb auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet. 
 

- § 54 Ermittlung der Wertansätze 
Zu Beginn des NKF als neuem Rechnungswesen ist ein realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und 
Schuldenlage der Gemeinde zu schaffen. Daraus ergibt sich, die Anforderung, für den Ansatz der Vermö-
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gensgegenstände in der Eröffnungsbilanz stichtagsbezogen vorsichtig geschätzte Zeitwerte zu ermitteln (vgl. 
§ 92 Absatz 3 GO NRW). Die Ermittlung der Wertansätze für die Vermögensgegenstände und Schulden 
muss zudem durch geeignete Verfahren sowie unter Beachtung bestimmter Vorschriften der Gemeinde-
haushaltsverordnung, die auch für den Dauerbetrieb gelten, vorgenommen werden. Damit wird von vornhe-
rein die Stetigkeit in der Bewertung gewährleistet. Auch die Restnutzungsdauer der abnutzbaren Vermö-
gensgegenstände des Anlagevermögens wird dadurch an den Regelungen für den Dauerbetrieb orientiert. 
Außerdem wird sichergestellt, dass bei der Bewertung der Vermögensgegenstände eine mögliche Rückstel-
lungsbildung Beachtung findet. 
 

- § 55 Besondere Bewertungsvorschriften 
Die Einzelregelungen für die Bewertung von Vermögensgegenständen für die Eröffnungsbilanz sind in be-
sonderem Maße mit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung verknüpft und sollen zudem eine möglichst 
gleiche Vorgehensweise in den einzelnen Gemeinden sicherstellen. Daher sind für einzelne Arten von Ver-
mögensgegenständen Sonderregelungen getroffen worden. 
 

- § 56 Vereinfachungsverfahren für die Ermittlung von Wertansätzen 
Für die Eröffnungsbilanz werden in der Vorschrift besondere Vereinfachungen bei der Bewertung zugelas-
sen, um die Umstellung von der Kameralistik auf das neue doppische Rechnungswesen zu erleichtern. Sie 
dienen auch dazu, die Aufstellung der Eröffnungsbilanz unter wirtschaftlichen Gesichtpunkten zu betrachten 
und zu bewerten. Bei der Inanspruchnahme von Bewertungsvereinfachungen ist zudem der Grundsatz der 
Maßgeblichkeit des Bewertungszwecks zu beachten. 
 

- § 57  Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz 
Die Berichtigung der Eröffnungsbilanz ist auf eine Anpassung oder Nachholung der Wertansätze in der Er-
öffnungsbilanz als Ausgangsgrundlage der künftigen gemeindlichen Haushaltswirtschaft und nicht auf eine 
Korrektur der jährlichen Ergebnisrechnung ausgerichtet. Aufgrund des durch eine Berichtigung veränderten 
Ansatzes der allgemeinen Rücklage könnten die Schwellenwerte des § 76 Absatz 1 GO NRW überschritten 
werden. Dadurch entsteht dann für die Gemeinde die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskon-
zeptes nach der Vorschrift des § 76 GO NRW.  

 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
    

 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 53 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2674 

§ 53 
Aufstellung der Eröffnungsbilanz 

 
(1) 1Die Gemeinde hat eine Eröffnungsbilanz nach § 92 der Gemeindeordnung unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und der in der Gemeindeordnung und dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften 
aufzustellen. 2Die Eröffnungsbilanz ist entsprechend § 41 Abs. 3 und 4 zu gliedern, ihr ist ein Anhang entspre-
chend § 44 Abs. 1 und 2 sowie ein Forderungsspiegel nach § 46 und ein Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 
beizufügen. 3Sie ist durch einen Lagebericht entsprechend § 48 zu ergänzen.  

 
(2) 1Vor der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist eine Inventur nach § 28 durchzuführen und ein Inventar aufzu-
stellen. 2§ 29 Abs. 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung. 
 
 
Erläuterungen zu § 53 
 
I. Allgemeines  
 
1.1 Die Bedeutung der Eröffnungsbilanz 
 
Die gemeindliche Eröffnungsbilanz bildet einen wesentlichen Bestandteil des NKF als neues Rechnungswesen 
der Gemeinden. Erstmalig wird im gemeindlichen Bereich eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen 
und Schulden vorgenommen, aus der die wirtschaftliche Lage der Gemeinde erkennbar ist. Hierbei werden die 
(kaufmännischen) Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zugrunde gelegt, soweit nicht die Besonderheiten 
des gemeindlichen Haushaltswesens davon Abweichungen erforderlich machen. Die Eröffnungsbilanz steht am 
Beginn der doppischen Rechnungslegung der Gemeinde, die deshalb – wie handelsrechtlich für jeden Kaufmann 
zu Beginn seiner Tätigkeit vorgeschrieben – ein den tatsächlichen Verhältnissen der Vermögens- und Schulden-
lage entsprechendes Bild vermitteln muss. Die Wertermittlung für die Eröffnungsbilanz soll zudem auf der Basis 
von vorsichtig geschätzten Zeitwerten erfolgen. 
 
Der ersten Bilanz einer Gemeinde kommt auch dadurch eine Sonderstellung zu, weil in kurzer Zeit sämtliche 
Vermögensgegenstände und Schulden der Gemeinde bei laufender Geschäftstätigkeit von der Gemeinde zu 
erfassen und zu bewerten sind. Die für die Erstellung der Eröffnungsbilanz erforderliche Inventarisierung und 
Bewertung des gesamten Vermögens- und Schuldenbestandes bedeutet für die Gemeinden einen erheblichen 
Aufwand. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz wird deshalb auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrach-
tet. Deshalb sind bei dieser Ausgangslage Vereinfachungsregeln zugelassen worden. Besonderheiten und Vor-
gehensweise bei der Bewertung von Aktiva und Passiva im Rahmen der Eröffnungsbilanz werden unter § 55 
GemHVO NRW erläutert.  
 
Die Bewertung von sämtlichen Vermögensgegenständen und Schulden der Gemeinde wird zudem nicht als 
Selbstzweck verstanden. Die Maßgaben für die Aufstellung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz sollen deshalb 
eine zügige und in der Grundausrichtung konsistente Bewertung des gemeindlichen Vermögens unter Berück-
sichtigung des Wirtschaftlichkeitsprinzips und der Wesentlichkeit sein. Die Vorschrift enthält die näheren Bestim-
mungen zur Ausführung der gesetzlichen Bestimmungen in § 92 GO NRW. Sie stellt klar, wie die Eröffnungsbi-
lanz zu gliedern ist und dass zur Eröffnungsbilanz ein Anhang gehört. Außerdem sind ein Forderungsspiegel und 
ein Verbindlichkeitenspiegel beizufügen und sie ist durch einen Lagebericht zu ergänzen.  
 
 
2. Die Wertgrößen in der Eröffnungsbilanz 
 
Für die Gemeinde als Bilanzierenden stellt jeder Vermögensgegenstand und jede Schuld einen individuellen Wert 
dar. Für den Ansatz in der gemeindlichen Bilanz finden jedoch unabhängig von der Erfüllung sonstiger Voraus-
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setzungen allgemeine Wertmaßstäbe Anwendung, sodass als Wertgrößen die Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten, der Zeitwert, der Barwert, der Erfüllungsbetrag u.a. in Betracht kommen können. Die Klärung der Frage 
der Bilanzierung dem Grunde nach verlangt deshalb auch, eine Ermittlung der Höhe des Wertes der in der ge-
meindlichen Bilanz anzusetzenden Vermögensgegenstände und Schulden der Gemeinde vorzunehmen. Dieses 
wird als Bilanzierung der Höhe nach umschrieben. Für diesen Zweck enthalten die haushaltsrechtlichen Vor-
schriften eine Vielzahl von zu beachtenden Wertbegriffen, die entweder auf der Aktivseite oder der Passivseite 
der gemeindlichen Bilanz zur Anwendung kommen. Dazu soll mit der nachfolgenden Abbildung ein Überblick 
gegeben werden. 
 

 
Die Wertbegriffe für die Bilanzierung 

 
 

GEBRAUCH  
AUF DER AKTIVSEITE 

 
GEBRAUCH  

AUF DER PASSIVSEITE 
 
Anschaffungskosten 
(§ 91 Absatz 2 GO NRW; §§ 33 und 55 GemHVO 
NRW) 
 

 
Angemessene Höhe 
(§ 88 GO NRW) 

 
Herstellungskosten 
(§ 91 Absatz 2 GO NRW; § 33 GemHVO NRW) 
 

 
Rückzahlungsbetrag  
(§ 91 Absatz 2 GO NRW) 

 
Festwert 
(§ 34 Absatz 1 GemHVO NRW) 
 

 
Barwert 
(§ 91 Absatz 2 GO NRW; § 36 Absatz 1 GemHVO 
NRW) 

 
Gewogener Durchschnittswert 
(§ 34 Absatz 3 GemHVO NRW) 
 

 
Betrag, der voraussichtlich notwendig wird 
(§ 91 Absatz 2 GO NRW) 

 
Gesamtkosten 
(§ 36 Absatz 2 GemHVO NRW) 
 

xxxxxx 

 
Beizulegender Wert 
(§ 36 Absatz 5 und 7 GemHVO NRW) 
 

xxxxxx 

 
Erinnerungswert 
(§ 55 GemHVO NRW) 
 

xxxxxx 

Hinweis: 
Für die Eröffnungsbilanz bestehen noch eine Vielzahl weiterer anzuwendender Wertbegriffe: z. B. 
 
Vorsichtig geschätzter Zeitwert 
(§ 92 GO NRW; (§ 54 GemHVO NRW)) 
 

xxxxxx 

 
Normalherstellungskosten 
(§ 55 Absatz 1 GemHVO NRW) 
 

xxxxxx 

 
Bodenrichtwert 
(§ 55 Absatz 1 GemHVO NRW) 
 

xxxxxx 

 
Versicherungswert 
(§ 55 Absatz 3 GemHVO NRW) 
 

xxxxxx 

 
Normalherstellungskosten 
(§ 55 Absatz 1 GemHVO NRW) 
 

xxxxxx 

 xxxxxx 
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Die Wertbegriffe für die Bilanzierung 

 
 

GEBRAUCH  
AUF DER AKTIVSEITE 

 
GEBRAUCH  

AUF DER PASSIVSEITE 
Aktueller Wert des … Baulandes 
(§ 55 Absatz 1 GemHVO NRW) 
 
 
Abgeleiteter gebietstypischer Wert 
(§ 55 Absatz 1 GemHVO NRW) 
 

xxxxxx 

 
Sachwert 
(§ 55 Absatz 1 GemHVO NRW) 
 

xxxxxx 

 
Substanzwert 
(§ 55 Absatz 6 GemHVO NRW) 
 

xxxxxx 

 
Ertragswert 
(§ 55 Absatz 6 GemHVO NRW) 
 

xxxxxx 

 
Erinnerungswert 
(§ 55 Absatz 3 und 4; § 56 Absatz 1 GemHVO NRW) 
 

xxxxxx 

 
Tiefstkurs 
(§ 55 Absatz 7 GemHVO NRW) 
 

xxxxxx 

 
Briefkurs 
(§ 56 Absatz 2 GemHVO NRW) 
 

xxxxxx 

 
Geldkurs 
(§ 56 Absatz 2 GemHVO NRW) 
 

xxxxxx 

Abbildung 710 „Die Wertbegriffe für die Eröffnungsbilanzierung“ 
 
Auf eine Erläuterung der einzelnen Wertbegriffe wird an dieser Stelle verzichtet, denn deren Inhalt und Abgren-
zung sowie deren Anwendungsbereiche sind unter den dazu benannten Vorschriften erläutert. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Aufstellung der Eröffnungsbilanz): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Allgemeine Grundlagen): 
 
Die Vorschrift begründet die Pflicht zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz für die Gemeinde zu Beginn des Haus-
haltsjahres, in dem sie ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, wie es han-
delsrechtlich für jeden Kaufmann zu Beginn seines Handelsgewerbes vorgeschrieben ist. Alle Gemeinden müs-
sen ihr Vermögen und ihre Schulden während des laufenden Geschäftsbetriebes erfassen und bewerten. Dies 
kommt der Situation nahe, die zur Normierung des D-Markbilanzgesetzes im Jahre 1990 Anlass bot. Danach galt 
entsprechend, dass zum Zeitpunkt der vollständigen Umstellung eine Eröffnungsbilanz aufzustellen ist. Aus die-
sem Grund ist die Regelung für Gemeinden diesem Gesetz entlehnt.  
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Für die gemeindliche Haushaltswirtschaft gilt zudem das Jährlichkeitsprinzip und das Haushaltsjahr ist mit dem 
Kalenderjahr identisch. Deshalb ist es sachgerecht zu bestimmen, dass die Gemeinde zu Beginn des Haushalts-
jahres, in dem sie ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung vollständig erfasst, eine 
Eröffnungsbilanz aufstellt. Weil das Handelsrecht für das neue Gemeindehaushaltsrecht das „Referenzmodell“ 
darstellt, sind in diese Vorschrift auch dessen Grundsätze übernommen worden. Die Regelung sieht deshalb vor, 
dass die Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen ist. Die 
GoB gelten verbindlich und unabhängig von Rechtsformen für alle Kaufleute. Sie liegen zukünftig auch dem 
kommunalen Finanzmanagement zugrunde, soweit in Gesetz oder Rechtsverordnung für die Gemeinden nichts 
anderes bestimmt ist. Soweit die GoB in den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsver-
ordnung nicht konkretisiert werden, gelten sie sinngemäß wie im privatrechtlichen Bereich.  
 
Die Besonderheiten des gemeindlichen Haushaltswesens geben jedoch keinen Anlass, ein besonderes Aufstel-
lungsverfahren für die Eröffnungsbilanz zu definieren und besondere Anforderungen an die Ratsentscheidung 
über die Eröffnungsbilanz zu stellen. Daher wird in § 92 GO NRW auf die entsprechenden Vorschriften zum Jah-
resabschluss in § 95 Absatz 3 und § 96 GO NRW verwiesen. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde ist vom Rat 
festzustellen und anschließend öffentlich bekannt zu machen und zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. Die 
Verfahrensschritte müssen terminlich bestimmt sein. 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Vorgaben für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz): 
 
1.2.1 Die Gliederung der Eröffnungsbilanz  
 
Die Eröffnungsbilanz ist als erste Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln der Gemeinde zu 
einem Stichtag ein wesentlicher Bestandteil des neuen doppischen Rechnungssystems. Die Gliederung der Er-
öffnungsbilanz baut grundsätzlich auf dem nachfolgenden Schema auf (vgl. Abbildung).  
 

 
Das Schema für die Gliederung der Eröffnungsbilanz 

 
 
Aktiva 
 
1. Anlagevermögen  

Immaterielle Vermögensgegenstände 
Sachanlagen  
Finanzanlagen  

2. Umlaufvermögen 
 Vorräte 
Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände 
Wertpapiere des Umlaufvermögens 
Liquide Mittel 

3.   Aktive Rechnungsabgrenzung 
 

 
Passiva 
 
1. Eigenkapital 
 Allgemeine Rücklage 
 Sonderrücklagen 
 Ausgleichsrücklage 
 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
2. Sonderposten 
3. Rückstellungen 
4. Verbindlichkeiten 
5. Passive Rechnungsabgrenzung 
 

Abbildung 711 „Das Schema für die Gliederung der Eröffnungsbilanz“ 
 
Die Eröffnungsbilanzen der Gemeinden müssen einheitlich gegliedert sein. Daher ist es erforderlich, für die ge-
meindliche Eröffnungsbilanz festzulegen, dass auf der Aktivseite die Bilanzbereiche „Anlagevermögen“ und „Um-
laufvermögen“ und auf der Passivseite die Bilanzbereiche „Eigenkapital“, „Sonderposten“, „Rückstellungen“ und 
„Verbindlichkeiten“ auszuweisen und beide Bilanzseiten mit der „Rechnungsabgrenzung“ abzuschließen sind (vgl. 
Erläuterungen zu § 41 Absatz 1 GemHVO NRW). Mit den nachfolgenden Erläuterungen werden die nach dieser 
Vorschrift i.V.m. § 41 GemHVO NRW vorgesehenen Bilanzposten vorgestellt.  
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1.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 
 
Die immateriellen Wirtschaftsgüter sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen für die Gemeinde, zu 
deren Erlangung gemeindliche Aufwendungen entstanden und die einer Bewertung zugänglich und fähig sind. 
Bei geleisteten Zuwendungen der Gemeinde stellt auch die Gegenleistungsverpflichtung des Zuwendungsemp-
fängers einen immateriellen Vermögensgegenstand dar, wenn die Gegenleistungsverpflichtung von der Gemein-
de mengenbezogen bestimmt ist. Wegen der von der Gemeinde geleisteten Zuwendung ist das Recht als von der 
Gemeinde entgeltlich erworben anzusehen und entsprechend zu aktivieren. Die nicht fassbaren Werte zählen 
nicht zu den Sachanlagen oder Finanzanlagen und gehören nicht zum Umlaufvermögen (vgl. § 43 Absatz 1 
GemHVO NRW).  
 
Die Gemeinde darf nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nicht 
aktivieren. Bilden immaterielle und materielle Vermögensgegenstände eine Einheit, erfolgt ein Ansatz als immate-
rieller Vermögensgegenstand, wenn das Interesse an der unkörperlichen Nutzung im Rahmen des Nutzungs- und 
Funktionszusammenhanges im Vordergrund steht. Ein jeweils anteiliger Ansatz als immaterieller und materieller 
Vermögensgegenstand ist unzulässig. EDV-Software gehört grundsätzlich zu den immateriellen Vermögensge-
genständen (Ausnahme: Betriebs- und Systemsoftware gehört zur Hardware und somit zu den materiellen Ver-
mögensgegenständen, wenn eine funktionale Einheit und ein Nutzungszusammenhang bestehen).  
 
Die Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände werden innerhalb des Bilanzbereiches als geleistete 
Anzahlung gesondert ausgewiesen. Geht der Gegenstand in das Eigentum der Kommune über, sind die geleiste-
ten Anzahlungen bzw. die dafür in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Bilanzposten entsprechend umzubu-
chen. Sofern die Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind sie über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear abzu-
schreiben.  
 
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden immateriellen Vermögensgegenstände sind im vom 
Innenministerium bekannt gegebenen Kontenrahmen der Kontengruppe 01 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 
GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005, SMBl. 
NRW. 6300).). 
 
 
1.2.1.2 Sachanlagen  
 
Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände der Gemeinde erfasst. Dabei wird eine 
Trennung zwischen unbeweglichem Sachanlagevermögen, z. B. unbebaute Grundstücke, und beweglichem 
Sachanlagevermögen, z. B. Fahrzeuge, vorgenommen. Beim Sachanlagevermögen wird dann jeweils entspre-
chend der Nutzung bzw. den Sachzielen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung eine Unterteilung in die bedeuten-
den Nutzungsarten, die erweitert werden dürfen, vorgenommen. In der gemeindlichen Eröffnungsbilanz werden 
die Sachanlagen der Gemeinde wie folgt unterschieden (vgl. Abbildung). 
 

 
Das Sachanlagevermögen in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz 

 
 

BILANZBEREICHE 
 

BILANZPOSTEN 

Unbebauten Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten 

 
-  Grünflächen 
-  Ackerland 
-  Wald, Forsten 
-  Sonstige unbebaute Grundstücke 
 

Bebauten Grundstücke und 
grundstücksgleichen Rechte 

 
-  Kinder- und Jugendeinrichtungen 
-  Schulen 
-  Wohnbauten 
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Das Sachanlagevermögen in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz 

 
 

BILANZBEREICHE 
 

BILANZPOSTEN 
-  Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 
 

Infrastruktur- 
vermögen 

 
-  Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 
-  Brücken und Tunnel 
-  Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und  
       Sicherheitsanlagen 
-  Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
-  Straßennetz mit Wegen, Plätzen und  
       Verkehrslenkungsanlagen 
-  Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
 

Sonstiges  
Sachanlagevermögen 

 
  
- Bauten auf fremdem Grund und Boden 
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
- Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
- Betriebs- und Geschäftsausstattung  
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 

Abbildung 712 „Das Sachanlagevermögen in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz“ 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, die unter dem 
Bilanzbereich „Sachanlagen“ anzusetzen sind, i.d.R. zeitlich begrenzt sind. Eine Ausnahme stellen der Grund und 
Boden dar. Daher ist bei der Ermittlung der Wertansätze für bebaute Grundstücke zwischen Grund und Boden 
und Gebäuden zu differenzieren. Der Wert des Grund und Bodens bleibt i.d.R. unverändert bestehen, während 
der Wert des Gebäudes durch die Nutzung und damit durch planmäßige Abschreibungen im Rahmen der Nut-
zungsdauer vermindert wird (vgl. § 35 Absatz 1 GemHVO NRW). 
 
 
1.2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke 
 
Als Sachanlagen sind unbebaute Grundstücke mit ihrem Wert anzusetzen. Wegen der Bedeutung im gemeindli-
chen Bereich ist eine Untergliederung dieses Bilanzpostens mindestens in Grünflächen, Ackerland, Wald und 
Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke vorgesehen. Der Wert von grundstückgleichen Rechten ist unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Nutzungsform und bezogen auf das betroffene Grundstück unter diesem Posten 
abzubilden. Unter diesem Bilanzposten sind auch die bebauten Grundstücke der Gemeinde anzusetzen, auf 
denen sich fremde Bauten befinden. Dagegen sind die Grundstücke des Infrastrukturvermögens der Gemeinde 
unter einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen (vgl. § 41 Absatz 3 Nummer 1.2.3.1 GemHVO NRW).  
 
Bei unbebauten Grundstücken mit naturbelassener bzw. nicht gestalteter Fläche ist in der Regel nur der Grund 
und Boden zu bewerten. Eine Ausnahme besteht insofern, als die Oberfläche eine an Verkehrswerten orientierte, 
nicht zu vernachlässigende Vermögensposition, z. B. Waldvermögen, bilden würde. Des Weiteren müssen die 
einzelnen Nutzungsarten, insbesondere unter Berücksichtigung der Differenzierung in der kommunalen Bilanz, 
hinsichtlich der Bewertung unterschieden werden. Insbesondere bei Grundstücken im Außenbereich ist eine 
Unterteilung in verschiedene Nutzungsartenabschnitte üblich, z. B. Waldflächen, Grünflächen.  
 
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden unbebauten Grundstücke sind in dem vom Innenminis-
terium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 02 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO 
NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 
6300). 
 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 53 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2680 

1.2.1.2.2 Bebaute Grundstücke 
 
Bei der Bewertung von bebauten Grundstücken sind Grund und Boden und das Gebäude getrennt zu erfassen 
und zu bewerten. In diese Bewertung sind die technischen Einrichtungen einzubeziehen, wenn es sich um Ein-
bauten handelt, die fest mit dem Gebäude verbunden sind und diese nicht selbstständig bewertbar sind, z. B. 
Heizungs- und Lüftungsanlagen, Beleuchtungseinrichtungen, Rolltreppen, Sprinkleranlagen. Die Bewertung des 
Grund und Bodens orientiert sich grundsätzlich an der vorhandenen Nutzung und den Festlegungen eines 
rechtsverbindlichen Bebauungsplans für eine höherwertige Nutzung. Bestehendes Bau- und Planrecht hat daher 
eine besondere Bedeutung bei der Bewertung des Grund und Bodens, und erfordert eine entsprechende Unter-
scheidung nach den bau- und planungsrechtlichen Gegebenheiten, z. B. Bauland, Bauerwartungsland, Gewerbe-
fläche.  
 
Das Erfordernis der Differenzierungstiefe für die Bewertung sowie die Unterscheidung örtlicher Lagen der einzel-
nen Grundstücke sollte mit dem örtlichen Gutachterausschuss oder der kommunalen Bewertungsstelle abge-
stimmt werden. Auch sind Wertminderungen zu berücksichtigen, die z. B. durch Altlasten oder Nutzungsrechte 
Dritter bestehen. Die Bewertung von bebauten Grundstücken (Quelle: NKF-Dokumentation 2003 S. 421) stellt 
sich wie folgt dar (vgl. Abbildung). 
 

-

Bebaute Grundstücke

Kommunalnutzungsorientiert 
errichtetes Gebäude

Kommunalnutzungsorientiert 
errichtetes Gebäude

(Aufgabe der komm.-spez. Nutzung) 

Nicht kommunalnutzungsorientiert 
errichtetes Gebäude

Wiederbeschaffungszeitwert durch 
indizierte Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, 
Normalherstellungskosten

Verkehrswert nach Sachwert-, 
Ertragswert- oder 

Vergleichswertverfahren 
(i.d.R. Gutachtenerstellung)

Verkehrswert nach Sachwert-, 
Ertragswert- oder 

Vergleichswertverfahren 
(i.d.R. Gutachtenerstellung)

Grund und Boden
Richtwert für Bauerwartungsland

Grund und Boden
Gültiger Bodenrichtwert

Grund und Boden
Gültiger Bodenrichtwert

Beispiel: Schulen und 
Kindertagesstätten

Beispiel: Erfolgte Aufgabe 
des öffentlichen Schulbetriebs

Beispiel: Wohn- und Bürogebäude, 
Gewerbebetriebe

 
Abbildung 713 „Die Bewertung von bebauten Grundstücken“ 

 
Die bebauten Grundstücke der Gemeinde, die für die zu erfüllenden Aufgaben errichtet wurden, sollen in diesem 
Bilanzbereich in gesonderte Posten für Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, 
Geschäfts- und Betriebsgebäude untergliedert werden. Eine weitere Abgrenzung zu den übrigen bebauten 
Grundstücken bietet sich nach den Merkmalen des § 107 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW an. Der Wert von grund-
stücksgleichen Rechten ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Nutzungsform und bezogen auf das betroffene 
Grundstück unter diesem Posten abzubilden. Die bebauten Grundstücke sind nach § 74 BewG Grundstücke, „auf 
denen sich benutzbare Gebäude befinden, mit Ausnahme der in § 72 Absatz 2 bis 3 BewG (Noch-nicht-
Vorhandensein; Nicht-mehr-Vorhandensein) bezeichneten Grundstücke. 
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Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden bebauten Grundstücke sind in dem vom Innenministe-
rium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 03 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO 
NRW i.V.m. Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.2.1.2.2.1 Bebaute Grundstücke mit kommunal-nutzungsorientiert errichteten Gebäuden 
 
Die im Eigentum der Gemeinde befindlichen Grundstücke mit kommunal-nutzungsorientiert errichteten Gebäuden 
werden vielfach für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde auf den Gebieten „Erziehung“, „Bildung“ und „Kultur“, z. 
B. Schulen, Volkshochschulen, Kindertageseinrichtungen und sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe, Bibliothe-
ken, Museen, Begegnungsstätten u.ä., und „Sport“ und „Erholung“ sowie „Gesundheitswesen“ und „Sozialwesen“, 
z. B. Altenheime, Frauenhäuser u.ä., genutzt. Ob eine kommunal-orientierte Nutzung eines Gebäudes vorliegt, ist 
auf der Grundlage des § 107 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW festzustellen, weil diese Vorschrift als Maßstab für 
die Beurteilung gelten soll. Zusätzlich sind Gebäude für Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungs-
dienst als kommunalnutzungsorientiert eingeordnet worden. Daraus abgeleitet soll in der Eröffnungsbilanz dieser 
Bereich in die Posten „Kinder- und Jugendeinrichtungen“, „Schulen“, „Wohnbauten“ und „Sonstige Dienst-, Ge-
schäfts- und Betriebsgebäude“ untergliedert werden.  
 
Eine weitere Abgrenzung zu den übrigen bebauten Grundstücken bietet sich nach den Merkmalen des § 107 
Absatz 2 Nummer 2 GO NRW an. Der Wert von grundstückgleichen Rechten ist unter Berücksichtigung der je-
weiligen Nutzungsform und bezogen auf das betroffene Grundstück einzubeziehen. Kommunale Besonderheiten 
bestehen darin, dass im Immobilienbereich für kommunal-nutzungsorientiert errichtete Gebäude kein Markt be-
steht. Hierzu zählen beispielsweise Gebäude aus den Bereichen Schulen und Kindertageseinrichtungen. Grund-
sätzlich ist für diese Gebäude aufgrund des Pflichtaufgabencharakters auch eine langfristig gleich bleibende 
Nutzungsform vorgesehen. Für kommunal-nutzungsorientiert erstellte Gebäude stellt sich die Frage, ob die Er-
mittlung eines Verkehrswertes sinnvoll erscheint. Eine Verkehrswertermittlung für kommunal-nutzungsorientiert 
erstellte Gebäude ohne konkreten Markt würde bedeuten, dass der Verkehrswert sich aus einer unterstellten 
Umnutzung ergeben würde, die den Zugang zu einem Markt und einer Verkehrswertbildung eröffnen würden.  
 
Ein weiterer Unterschied ergibt sich dadurch, dass in der Privatwirtschaft Unternehmen örtlich ungebunden sind, 
sodass sie Immobilien an einem anderen Ort problemlos übernehmen können. Kommunen sind als Gebietskör-
perschaften des öffentlichen Rechts dagegen in ihrer Aufgabenerledigung örtlich gebunden. Je nach Aufwand der 
Umnutzungserfordernisse würden sich bei einer Verkehrswertermittlung die unterschiedlichsten Ergebnisse hin-
sichtlich der Gebäudebewertung ergeben. Im Extremfall wäre für einen angenommenen Kaufinteressenten ein 
Neubau wirtschaftlicher als der Aufwand für die angestrebte Umnutzung, sodass der Verkehrswert eines Grund-
stückes sich lediglich im Wert des Grund und Bodens widerspiegelt, ggf. noch unter Abzug von Abbruchkosten.  
 
Die Zeitwertermittlung anhand des Verkehrswertes ist daher nicht geeignet. Unter Berücksichtigung der kommu-
nalen Nutzungsorientierung ist daher in § 55 Absatz 1 GemHVO NRW bestimmt worden, dass die Gebäude an-
hand des Sachwertverfahrens zu bewerten sind. Das Sachwertverfahren (3. Abschnitt der Wertermittlungsverord-
nung) stellt ein substanzorientiertes Bewertungsverfahren für bebaute Grundstücke auf der Grundlage von Her-
stellungskosten dar. Dabei ist der Herstellungswert vorrangig auf der Grundlage von Normalherstellungskosten 
(Kosten je Raum- oder Flächeneinheit) zu ermitteln.  
 
Unter Verwendung des vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen herausgegebenen aktu-
ellen Baukostenkatalogs „Normalherstellungskosten …“ können die Normalherstellungskosten je Raum- oder 
Flächeneinheit in Abhängigkeit von Gebäudeart, Baujahr und Ausstattungsstandard berechnet werden. Dabei ist 
auch die weitere Baukostenentwicklung bis zum Eröffnungsbilanzstichtag zu berücksichtigen. Zur Bewertung von 
Grund und Boden ist bestimmt worden, dass dieser mit 25 bis 40 v.H. des aktuellen Wertes des umgebenden 
erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage anzusetzen ist. Zu beachten ist dabei allerdings, 
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dass in den Fällen, in denen die Gebäude oder wesentliche Gebäudeteile in marktvergleichender Weise genutzt 
werden, das Ertragswertverfahren angewendet werden sollte.  
 
 
1.2.1.2.2.2 Bebaute Grundstücke ohne kommunal-nutzungsorientiert errichtete Gebäude 
 
Bebaute Grundstücke ohne kommunal-nutzungsorientiert errichtete Gebäude sind üblicherweise mit dem Ver-
kehrswert anzusetzen. Der Verkehrswert resultiert dabei aus dem erzielbaren Verkaufspreis eines Vermögensge-
genstandes und wird auf der Grundlage von Sach-, Ertrags- oder Vergleichswerten ermittelt. Die Ermittlung des 
Verkehrswertes ist nur für solche Grundstücke sinnvoll und vom Aufwand her vertretbar, für die tatsächlich ein 
Markt besteht. Hier kann der Zeitwert aus einem jederzeit erzielbaren Verkaufspreis für das Gebäude abgeleitet 
werden. Eine korrekte Verkehrswertermittlung von Gebäuden ist in der Regel nur auf der Grundlage eines Bewer-
tungsgutachtens möglich. Von diesem Grundsatz kann in begründeten Einzelfällen abgewichen werden. Der Wert 
des Grund und Bodens lässt sich anhand der aktuellen Bodenrichtwerte ermitteln. Für die Arten von Grundstü-
cken, für die es einen konkreten privatwirtschaftlichen Markt gibt, ist eine Verkehrswertermittlung für die kommu-
nale Eröffnungsbilanz sinnvoll. Dies gilt für Wohngebäude, Bürogebäude und gewerblich-genutzte Gebäude.  
 
Für diesen Bilanzposten sollte eine gutachterliche Wertermittlung in Anlehnung an die Vorschriften der §§ 192 ff. 
BauGB der zugehörigen Gebäude erfolgen. Für viele dieser Gebäude werden bei den Kommunen im Rahmen 
eines Erwerbs, einer Veräußerungsprüfung bzw. einer Wirtschaftlichkeitsprüfung bereits entsprechende gut-
achterliche Wertermittlungen bestehen. Auf der Grundlage dieser Gutachten dürfte sich der Aufwand für die Ak-
tualisierung der Bewertung dieser Gebäude reduzieren. Die Ermittlung des Bodenwertes sollte sich an den zum 
Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung für die Kommune geltenden Bodenrichtwerten – § 196 BauGB – orientieren. 
 
Für eine Verkehrswertermittlung von Gebäuden ist i.d.R. eine gutachterliche Stellungnahme erforderlich. Hierbei 
bedarf es der Zusammenarbeit mit dem gemeindlichen Gutachterausschuss oder der kommunalen Bewertungs-
stelle, welche die inhaltlichen Anforderungen für die Verkehrswertermittlung festlegen. Im dritten Kapitel des 
BauGB (§ 192 ff. BauGB) werden Struktur und Aufgaben des Gutachterausschusses dargestellt. Im Gutachten 
wird die voraussichtliche Restnutzungsdauer festgestellt, welche die verbleibende Abschreibungsdauer festlegt.  
 
Die Auswirkungen auf den Vermögenswert des Gebäudes durch mögliche Instandhaltungsrückstände werden 
dort ggf. berücksichtigt bzw. ausgewiesen. Auch für historische Gebäude bzw. Gebäude unter Denkmalschutz 
kann unter Einbeziehung der bestehenden Nutzung mittels Gutachten ein Verkehrswert ermittelt werden. Unter 
der Voraussetzung, dass ein sehr altes Gebäude nutzbar ist und keine schwerwiegenden baulichen Mängel auf-
zuweisen hat, sollte sich der Verkehrswert an der noch verbleibenden wirtschaftlichen Nutzungsdauer orientieren. 
 
Die Bewertung des Grund und Bodens sollte in enger Zusammenarbeit mit dem Gutachterausschuss oder der 
kommunalen Bewertungsstelle erfolgen. Dieser ermittelt den Richtwert des Grund und Bodens aufgrund seiner 
Kaufpreissammlung. Die Ermittlung des Wertes für den Grund und Boden ist grundsätzlich Bestandteil der gut-
achterlichen Stellungnahme. Diesbezüglich werden die inhaltlichen Anforderungen für die Verkehrswertermittlung 
vom Gutachterausschuss oder der kommunalen Bewertungsstelle festlegt. 
 
 
1.2.1.2.2.3 Bebaute Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen 
 
Unter den Bilanzposten „Kinder- und Jugendeinrichtungen“ gehören Tageseinrichtungen für Kinder in Form von 
Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, aber auch Sonderschulkin-
dergärten. Weiterhin fallen hierunter Einrichtungen der Jugendarbeit in Form von Kinder- und Jugendferien-/-
erholungsstätten, Einrichtungen der Stadtranderholung, Jugendheime, Jugendzentren, Jugendbildungsstätten 
u.a. Außerdem sind hier die sonstigen Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien zu erfassen.  
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1.2.1.2.2.4 Bebaute Grundstücke mit Schulen 
 
Unter den Bilanzposten „Schulen“ gehören Grundschulen einschließlich Schulkindergärten, Hauptschulen, Real-
schulen und Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg, Gymnasien und Abendgymnasien als Weiterbildungskol-
leg sowie Kollegs als Institute zur Erlangung der Hochschulreife als Weiterbildungskolleg, Gesamtschulen als 
organisatorische und pädagogische Zusammenführung der Schulformen in der Sekundarstufe I, Sonderschulen 
in allen ihren Ausformungen, aber auch Berufskollegs mit Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule und Fach-
oberschule (vgl. Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005, GV. NRW. S. 102; SGV. NRW. 223). 
 
 
1.2.1.2.2.5 Bebaute Grundstücke mit Wohnbauten 
 
Unter den Bilanzposten „Wohnbauten“ in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz gehören alle zum Zwecke des 
Wohnens von Menschen errichteten Gebäude bzw. bebauten Grundstücke der Gemeinde, die dadurch den Men-
schen einen Schutz gegen Witterungseinflüsse gewähren und den Aufenthalt von Menschen gestatten. Bei 
Wohnbauten kann nach ihrer Höhe, z. B. Hochhäuser, aber auch nach ihrer Nutzung, Baukonstruktion oder der 
Stellung zu den Nachbargebäuden unterschieden werden. Bei der bilanziellen Zuordnung zu den Wohnbauten 
der Gemeinde kommt es nicht vorrangig auf die bautechnische Einordnung an, sondern bei den Gebäuden muss 
der Charakter einer Wohnnutzung noch vorliegen, sodass ggf. auch gemischt genutzte Gebäude diesem Bilanz-
posten zuzuordnen sind. 
 
 
1.2.1.2.2.6 Bebaute Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 
 
Unter den Bilanzposten „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ fallen die Verwaltungsgebäude der 
Gemeinde und die gemeindlichen Betriebsgebäude, z. B. Feuerwehrgerätehaus, Rettungswache, Werkstätten, 
Lagerhallen, Parkhäuser, Tiefgaragen, Garagen, Bestattungseinrichtungen, aber auch das Infrastrukturvermögen 
im weiteren Sinne (vgl. § 107 Absatz 2 Nummer 2 GO), das nicht schon in spezielleren Bilanzpositionen, z. B. 
unter den zuvor benannten Bilanzposten erfasst ist.  
 
Zu diesem Bilanzposten gehören insbesondere Einrichtungen, die der Bildung und Kultur, der Gesundheit, dem 
Sozialen, dem Sport, der Erholung und Freizeit dienen, z. B. Volkshochschulen, Bibliotheken, Museen, Ausstel-
lungen, Theater, Kinos, Bühnen, Orchester, Opernhäuser, Stadthallen, Begegnungsstätten, Gemeindezentren, 
Bürgerhäuser, Krankenhäuser, Sanatorien u.a. Bei Bedarf können durch „davon-Vermerke“ gesonderte Posten 
für wichtige gemeindliche Produktbereiche gebildet werden. Dies darf jedoch die Klarheit und Übersichtlichkeit 
der Bilanz nicht beeinträchtigen.  
 
 
1.2.1.2.2.7 Grundstücke mit bestellten Erbbaurechten 
 
Die Erbbaurechtsverhältnisse der Gemeinde müssen hinsichtlich der Bilanzierung der gemeindlichen Grundstü-
cke in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde als Sonderfälle betrachtet werden. Zur Förderung des Baus von Ei-
genheimen hat die Gemeinde oftmals Grundstücke im Rahmen eines befristeten Erbbaurechtsverhältnisses zur 
Bebauung zur Verfügung gestellt. In solchen Fällen wird das gemeindliche Grundstück dadurch und in der Weise 
belastet, dass einem Dritten, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, das veräußerliche und vererbliche Recht 
zusteht, auf oder unter der Oberfläche des Grundstücks ein Bauwerk zu haben (Erbbaurecht). Das Erbbaurecht 
kann sich dabei auch auf einen für das Bauwerk nicht erforderlichen Teil des gemeindlichen Grundstücks erstre-
cken, sofern das Bauwerk wirtschaftlich die Hauptsache bleibt (vgl. Gesetz über das Erbbaurecht vom 15. Januar 
1919 - RGBl. S. 72, BGBl. III/FNA 403-6; seit 30.11.2007 „Erbbaurechtsgesetz“ - ErbbauRG - BGBl. I S. 2614). 1) 
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Die Gemeinde erhält dafür, dass sie ihr Grundstück einem Dritten als Erbbauberechtigten zur Verfügung stellt, 
regelmäßig einen Erbbauzins. Zusätzlich entsteht durch die Eintragung als Erbbauzinslast ins Erbbaugrundbuch 
eine dingliche Wirkung. Bei den Gemeinden haben solche befristeten Erbbaurechtsverhältnisse i.d.R. eine Lauf-
zeit zwischen 75 und 99 Jahren. Das Grundstück bleibt im Eigentum der Gemeinde, denn in diesen Fällen erwirbt 
der Erbbauberechtigte kein (Teil-)Eigentum, sondern lediglich ein Nutzungsrecht an dem gemeindlichen Grund-
stück. Das betreffende Grundstück wird daher nicht dem gemeindlichen Vermögen entnommen bzw. nicht an den 
Erbbauberechtigten herausgegeben (veräußert).  
 
Die Erbbaurechtsverhältnisse der Gemeinde stellen damit sowohl für die Gemeinde als Grundstückeigentümer 
als auch für den Erbbauberechtigten ein schwebendes Geschäft dar, das von der Gemeinde i.d.R. nicht zu bilan-
zieren ist. Gleichwohl kann sich dieses Geschäft bilanziell auswirken, denn die Gemeinde hat im Rahmen ihrer 
Eröffnungsbilanz das dem Erbbauberechtigen zur Verfügung gestellte Grundstück zu bewerten und zum Gegen-
stand eines Bilanzansatzes zu machen. In diesen Fällen sind die im Rahmen der Erbbaurechtsverträge beste-
henden Vereinbarungen zu berücksichtigen, die zu wirtschaftlichen Auswirkungen bei der Gemeinde führen. 
 
Derartige Fälle können daraus resultieren, dass die Gemeinde gesonderte Kaufrechte oder Kaufpreisabschläge 
mit dem Erbbauberechtigten vereinbart hat, die den Wert des betreffenden Grundstückes beeinflussen, z. B. dass 
während der Laufzeit des Erbbaurechtsverhältnisses dem Erbbauberechtigten der Kauf des Grundstücks mit 
einer an den persönlichen Einkommensverhältnissen gekoppelten Kaufpreisreduzierung ermöglicht wird. Auch 
das Fehlen einer Wertsicherungsklausel in den Erbbaurechtsverträgen hinsichtlich der Anpassung des Erbbau-
zinses während der Vertragslaufzeit ist als Wertminderung des zu bilanzierenden Grundstückes anzusehen, de-
ren Höhe durch die Restlaufzeit des Erbbaurechtes bestimmt wird. 
 
Bei der Bewertung der Erbbaurechtsgrundstücke der Gemeinde und deren Ansatz in der gemeindlichen Bilanz 
sind ausgehend vom vorsichtig geschätzten Zeitwert der betreffenden Grundstücke die im Rahmen der Erbbau-
rechtsverträge bestehenden Vertragsbedingungen zu berücksichtigen. Analog zur Zeitwertermittlung des Grund-
stückes ist ein entsprechender Erbbauzins zu ermitteln, um das bestehende schwebende Geschäft in seinem 
ursprünglichen Ausgleich zu erhalten, das ansonsten durch die alleinige Anpassung des Grundstückswertes 
gestört wäre. Sofern der ermittelte fiktive Erbbauzins unter dem aktuell erhobenen Erbbauzins liegt, muss wegen 
der noch laufenden vertraglichen Vereinbarung eine Anpassung erfolgen.  
 
In den Fällen, in denen sich aber keine Anpassung des tatsächlichen Erbbauzinses verwirklichen lässt oder von 
der Gemeinde verwirklicht werden soll, kann das Gleichgewicht des bestehenden schwebenden Geschäftes im 
Rahmen der gemeindlichen Eröffnungsbilanz nur dadurch erhalten werden, dass die Differenz zwischen dem 
fiktiven und dem tatsächlichen Erbbauzins unter Berücksichtigung der Restlaufzeit des Erbbaurechtsvertrages als 
Wertminderung des gemeindlichen Grundstückes behandelt wird. Eine solche Wertminderung ist dann bei der 
Ermittlung des vorsichtig geschätzten Zeitwertes für das betreffende Erbbaugrundstück in Abzug zu bringen ist. 
Sie ähnelt einer bei gemeindlichen Gebäuden üblicherweise zu berücksichtigen Alterswertminderung dar, weil 
eine Wertminderung bei Erbbaurechtsgrundstücken regelmäßig ebenfalls historische Ursachen hat. 
 
Eine andere Sachlage ist bei der Gemeinde anzunehmen, wenn dem Erbbauberechtigten von der Gemeinde 
vertraglich ein Erwerbsrecht für das Grundstück mit Kaufpreisreduzierung eingeräumt worden ist, die eine Wer-
teinschränkung für das gemeindliche Grundstück darstellt. In solchen Fällen ist i.d.R. kaum zutreffend abschätz-
bar, ob und wann der Erbbauberechtigte dieses Recht in Anspruch nimmt. Aus diesem Grund ist eine solche 
bestehende Werteinschränkung für das gemeindliche Erbbaugrundstück von ihrem Charakter her und in der ihrer 
Höhe als ungewiss einzustufen. Dieses hat zur Folge, dass die Werteinschränkung bilanzmäßig als Rückstellun-
gen zu behandeln ist. In der gemeindlichen Bilanz ist für eine solche Kaufpreisreduzierung des Grundstückswer-
tes eine „Rückstellung für Kaufpreisreduzierungen“ auf der Passivseite der gemeindlichen Bilanz anzusetzen.  
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1.2.1.2.2.8 Grundstücksgleiche Rechte 
 
Grundstücksgleiche Rechte stellen dingliche Rechte dar, die umfassende Nutzungsrechte an Grundstücken bein-
halten. Sie werden deshalb wie Grundstücke behandelt und erhalten ein eigenes Grundbuchblatt, z. B. Erbbau-
rechte, Abbaurechte, Wegerechte, Wohnungseigentum u.a. Zu den grundstückgleichen Rechten zählen nicht die 
Grunddienstbarkeit, das Nießbrauchsrecht und die beschränkte persönliche Dienstbarkeit, da hierbei nur eine 
eingeschränkte Grundstücksnutzung gewährt wird. Diese zuletzt genannten Rechte können dann als immaterielle 
Vermögensgegenstände angesetzt werden, wenn die Gemeinde dafür ein Entgelt gezahlt hat. 
 
Der Ansatz von grundstückgleichen Rechten ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Nutzungsform und bezo-
gen auf das betroffene Grundstück festzulegen, sodass diese Rechte entweder unter dem Bilanzposten „Unbe-
baute Grundstücke“ oder dem Posten „Bebaute Grundstücke“ zu aktivieren sind. Zu beachten ist, dass Grund-
stücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden dürfen (vgl. § 41 Absatz 2 GemHVO NRW). Da die 
grundstücksgleichen Rechte unter den beiden genannten Bilanzposten angesetzt werden können, wird auf eine 
weitere Erläuterung über diese Rechte im Kapitel über die bebauten Grundstücke verzichtet.  
 
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden grundstücksgleichen Rechte sind abhängig von ihrer 
Zuordnung zu unbebauten oder bebauten Grundstücken in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-
Kontenrahmen entweder der Kontengruppe 02 oder der Kontengruppe 03 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemH-
VO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 
6300). 
 
 
1.2.1.2.3 Infrastrukturvermögen 
 
Zu den Sachanlagen zählt auch das Infrastrukturvermögen. Es umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die aus-
schließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind (Infrastruktur-
vermögen im engeren Sinne). Dazu zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Ver- 
und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Kläranlagen, Sonderbauwerke. Wegen ihrer Eigenart und der sich daraus 
ergebenden eingeschränkten Verwendungsmöglichkeit ist das Infrastrukturvermögen im engeren Sinne in der 
Bilanz gesondert auszuweisen. Der Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens wird unabhän-
gig von den darauf befindlichen Gebäuden oder sonstigen Aufbauten in einem besonderen Bilanzposten ange-
setzt.  
 
Die übrigen öffentlichen Einrichtungen, z. B. Krankenhäuser, Bildungsinstitutionen und Kultur- und Sozialeinrich-
tungen (Infrastrukturvermögen im weiteren Sinne) sind in der Regel dem Bilanzbereich der bebauten Grundstü-
cke zuzuordnen. Das Infrastrukturvermögen ist in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-
Kontenrahmen der Kontengruppe 04 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 
des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.200; SMBl. NRW. 6300).  
 
Wegen der Bedeutung der Straßen im gemeindlichen Infrastrukturvermögen sind für die Einordnung und Bewer-
tung auch die Erläuterungen im Kapitel 4.1.2.3.5 „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanla-
gen“ zu § 41 GemHVO NRW zu beachten. Als weitere Hilfe für die Bewertung von Straßen können auch die 
„Richtlinie für Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO)“, die von der Forschungsgesellschaft 
für Straßen und Verkehrswesen erstellt wurde, herangezogen werden. Sie regelt für alle inner- und außerörtlichen 
Straßen, Wege und sonstigen Verkehrsflächen die Art und Weise des Straßenoberbaus. Die darin vorgenomme-
ne Klassifizierung in Bauklassen gibt Hinweise auch bei der Bewertung der Straßen bzw. der Festlegung von 
Restnutzungsdauern. 
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1.2.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 
 
Der Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens ist unabhängig von den darauf befindlichen 
Gebäuden oder sonstigen Aufbauten in einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen. Dieser Bilanzposten ist 
daher ein Sammelposten, unter dem sämtlicher Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens 
anzusetzen ist. Auf eine genaue Zuordnung des Grund und Bodens auf die einzelnen Posten des Infrastruktur-
vermögens ist verzichtet worden, weil darauf bzw. darunter vielfach eine Mehrfachnutzung für die unterschiedli-
chen Formen des Infrastrukturvermögens stattfindet. Eine genaue Trennung bzw. Abgrenzung und Zuordnung zu 
den einzelnen Arten des Infrastrukturvermögens würde zu Bewertungs- und Ansatzproblemen führen.  
 
Der Grundstücksbegriff im NKF stellt auf die wirtschaftliche Einheit ab, sodass mehrere „bürgerlich-rechtliche“ 
Einzelgrundstücke bzw. Flurstücke, aber auch nur ein Teil von einem solchen, ein Grundstück im Sinne des Be-
wertungsrechtes bilden können. Die Grundstücke des Infrastrukturvermögens bestehen – insbesondere im Au-
ßenbereich – aus einer Vielzahl von Flurstücken bzw. Teilflurstücken mit z.T. unterschiedlichen Nutzungsarten, z. 
B. Straßen, Graben, Verkehrsbegleitfläche, Grünland, etc., sodass zu prüfen ist, in welchem Umfang eine wirt-
schaftliche Einheit gegeben ist.  
 
 
1.2.1.2.3.2 Brücken und Tunnel 
 
Zu diesem Bilanzposten gehören alle Brücken und Tunnel als oberirdische ingenieurtechnische Bauwerke, unab-
hängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, Straße oder Schienenverkehr. Die Zuführungswege zu 
den Brücken und Tunnel sind unter dem Bilanzposten „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs-
anlagen“ anzusetzen. Unterirdische ausgebaute Abwasserbeseitigungsanlagen gehören nicht zu diesem Bilanz-
posten. Sie sind unter dem gesonderten Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ aus-
zuweisen.  
 
 
1.2.1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 
 
Neben dem Streckennetz beinhaltet dieser Bilanzposten sämtliche dem Betrieb des Streckennetzes unmittelbar 
dienenden Anlagen der Streckenausrüstung, z. B. Gleisunterbau, Schienen, Weichen, Oberleitungen, Signale, 
Funk- und Telefonanlagen für die Streckensicherung sowie die sonstige Betriebstechnik. Die Anlagegüter dieses 
Bilanzpostens können, orientiert an Steuerungsbedürfnissen, analog der Darstellung in der „AfA-Tabelle 90 des 
Bundesfinanzministeriums“ gegliedert werden. Da diese Vermögensgegenstände jedoch vielfach den ausgeglie-
derten Verkehrsgesellschaften gehören, ist hier insbesondere zu prüfen, ob die Gemeinde wirtschaftlicher Eigen-
tümer dieser Vermögensgegenstände ist.  
 
 
1.2.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
 
Zu diesem Bilanzposten gehören die ausgebauten Abwasserbeseitigungsanlagen, also sämtliche baulichen Teile 
des Kanalnetzes, z. B. Kanäle, Grundstücksanschlüsse, Straßenabläufe. Dazu gehören aber auch die maschinel-
len Teile des Kanalnetzes, z. B. Dauerpumpwerke, Hochwasserpumpen. Die Kläranlagen der Gemeinde, Stau-
raumkanäle, Regenrückhaltebecken, Regenwasserbehandlungsanlagen und öffentliche Toiletten sind ebenfalls 
diesem Bilanzposten zuzuordnen.  
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1.2.1.2.3.5 Das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 
 
Zu diesem Bilanzposten gehören alle gemeindlichen Straßen, als begeh- und befahrbare, befestigte und klassifi-
zierte Verkehrswege, die von Fußgängern und verschiedenen Fahrzeugen benutzt werden, eine glatte Oberflä-
che haben und dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder diesem dienen. Aber auch Wege und Plätze, deren 
Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind, fallen unter diesen 
Bilanzposten. Zur öffentlichen Straße gehören der Straßenkörper, das Zubehör und die Nebenanlagen (vgl. § 2 
StrWG NRW). Zum Zubehör von Straßen und Wegen zählen sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteue-
rung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, z. B. Verkehrsschilder, Ampeln u.a. Ein Sammelposten für den 
Ansatz aller Straßen, Wege und Plätze der Gemeinde in ihrer Bilanz ist nicht geeignet, die Transparenz über 
dieses gemeindliche Vermögen zu schaffen.  
 
In einem solchen Fall würde es zu einer Verquickung wertmäßig unterschiedlicher Systemkomponenten kommen. 
Dies wäre nicht sachgerecht und ließe eine spätere Strukturierung bzw. Detaillierung - insbesondere für ein 
Nachhalten der Zu- und Abgänge - oder der Instandhaltung nicht mehr zu. Es besteht zwar keine Verpflichtung 
zur Untergliederung dieses Bilanzpostens, jedoch dürfte sie sachgerecht sein, zumal bei einer Einteilung der 
öffentlichen Straßen nach ihrer Verkehrsbedeutung die landesgesetzlichen Bestimmungen zu beachten sind. Die 
Straßen der Gemeinde würden nach einer ausschließlichen technischen Betrachtungsweise in ihren einzelnen 
Bauteilen in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden (Komponentenansatz).  
 
Bei dieser Betrachtungsweise wird nicht berücksichtigt, dass nach der gemeindlichen Aufgabenerfüllung die Stra-
ßen im Sinne ihrer Zwecksetzung (Widmung) nur als Sachgesamtheit gebrauchsfähig sind und zur Nutzung zur 
Verfügung gestellt werden. Eine sinnvolle Nutzung dürfte bei einer alleinigen Bereitstellung der Tragschicht der 
Straße oder ihres Unterbaus ohne Deckschicht nicht möglich sein. Die alleinige Erneuerung der Deckschicht stellt 
dabei keine aktivierungsfähige Investition und damit keinen Herstellungsaufwand, sondern Erhaltungsaufwand 
dar. Es ist deshalb nur zulässig, die einzelne gemeindliche Straße als einen Vermögensgegenstand (Sachge-
samtheit) in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen und nicht die einzelnen Komponenten als eigenständige Anla-
gegüter. Dies steht mit den Voraussetzungen für die Aktivierung von Vermögensgegenständen in Einklang.  
 
 
1.2.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
 
Diesem Bilanzposten sind die sonstigen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens zuzuordnen, wenn 
diese nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten anzusetzen sind. Dies könnten z. B. Rückhaltebecken für 
Regenwasser sein, aber auch Einrichtungen und Anlagen, die dem Hochwasserschutz dienen. Ebenso sind Ver-
sorgungseinrichtungen, Lärmschutzwände u.a., aber auch Abfallentsorgungsanlagen der Gemeinde, unter die-
sem Bilanzposten anzusetzen. Führt die Gemeinde die Abfallentsorgung noch selbst durch, bietet sich für den 
Ansatz unter diesem Bilanzposten ein entsprechender „davon-Vermerk“ an, weil beim Ansatz derartiger Vermö-
gensgegenstände die öffentliche Bedeutung der Aufgabenerfüllung, aber auch die Erfordernisse für den Gesamt-
abschluss der Gemeinde zu berücksichtigen sind.      
 
 
1.2.1.2.4 Sonstige Sachanlagen  
 
Unter den sonstigen Sachlagen sind materielle Vermögensgegenstände anzusetzen, die sich im Eigentum der 
Gemeinde befinden und für den dauernden Geschäftsbetrieb bzw. für die stetige Aufgabenerfüllung der Gemein-
de notwendig sind, z. B. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, 
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler u.a. 
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1.2.1.2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden 
 
Diesem Bilanzposten sind gemeindliche Bauten zuzuordnen, die sich nicht auf gemeindlichen, sondern auf frem-
dem Grund und Boden befinden. Das bestehende Rechtsverhältnis zwischen der Gemeinde und dem Dritten als 
Grundstückseigentümer beinhaltet entgegen den grundstücksgleichen Rechten kein das Grundverhältnis si-
cherndes dingliches Recht. Es ist vielmehr ein vertraglich gesichertes Recht, z. B. durch Miet- oder Pachtvertrag 
und ggf. mit dauernder dinglicher Sicherung des Nutzungsverhältnisses durch eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit.  
 
Der fremde Grundstückseigentümer gestattet dadurch der Gemeinde, eine bauliche Anlage auf seinem Grund 
und Boden vorzuhalten. Dieser Bilanzposten hat besondere Bedeutung für den Bereich der baulichen Anlagen 
der Gemeinde in Form von Betriebsvorrichtungen, z. B. Trafostationen, Druckreglerstationen, die eine betriebli-
chen Einrichtungen, sondern eine selbstständige bauliche Einheit darstellen, und sich nicht auf gemeindlichen 
Grundstücken befinden.  
 
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden Bauten auf fremdem Grund und Boden sind in dem 
vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 05 zugeordnet (vgl. § 27 Ab-
satz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; 
SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.2.1.2.4.2 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
 
Zu diesem Bilanzposten gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, 
Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt. Dies sind z. B. Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten, 
Sammlungen u.a. auch mit kulturhistorischer Bedeutung. Die Kunst am Bau, die mit dem Gebäude verbunden ist 
und keinen eigenständigen Vermögensgegenstand darstellt, ist nicht unter diesem Bilanzposten anzusetzen.  
 
Dieser Bilanzposten beinhaltet zudem alle Arten von Denkmälern, auch die Baudenkmäler, die als bauliche Anla-
gen nicht zu den Gebäuden gehören. So sind z. B. Kriegerdenkmäler, Ehrenfriedhöfe oder Säulen, Gedenktafeln 
und Gedenksteine sowie Wegekreuze unter diesem Bilanzposten zu erfassen. Als Bodendenkmäler sind Ausgra-
bungen und ggf. sonstige archäologische Funde zu erfassen. Der Eintrag von Vermögensgegenständen in die 
Denkmalschutzliste bietet Anhaltspunkte dafür, ob ein Ansatz unter diesem Bilanzposten zu erfolgen hat (vgl. 
Denkmalschutzgesetz - DSchG NRW vom 11. März 1980, GV. NW. 1980 S. 226; SGV. NRW. 224)).  
 
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind in dem 
vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 06 zugeordnet (vgl. § 27 Ab-
satz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; 
SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.2.1.2.4.3 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
 
1.2.1.2.4.3.1 Maschinen und technische Anlagen 
 
Alle Maschinen und technischen Anlagen, die der gemeindlichen Leistungserstellung dienen, sind unter diesem 
Bilanzposten anzusetzen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbstständig bewertbar und als nicht fest mit 
einem Gebäude verbunden zu bewerten sein. Bei der Bilanzierung müssen für Maschinen, technische Anlagen 
oder Fahrzeuge keine gesonderten Posten gebildet werden. Technische Geräte, die als Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung genutzt werden, sind nicht unter diesem Bilanzposten zu erfassen.  
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Zu den technischen Anlagen und Maschinen gehören sämtliche vom unbeweglichen Vermögen abgegrenzte 
Betriebsvorrichtungen, z. B. Blockheizkraftwerke, Notstromaggregate, Druckmaschinen, Kompressoren etc. Fer-
ner können hier auch Betriebsvorrichtungen im technischen Sinne ausgewiesen werden, z. B. Lastenaufzüge, 
Klimaanlagen, Autoaufzüge in Parkhäusern, Verkaufsautomaten, Tresoranlagen, Schauvitrinen, etc.  
 
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden Maschinen und technischen Anlagen sind in dem vom 
Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 07 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 
GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. 
NRW. 6300). 
 
 
1.2.1.2.4.3.2 Fahrzeuge 
 
Der Bilanzposten umfasst auch die marktgängigen Fahrzeuge, z. B. Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Busse, 
Anhänger, Krafträder, Fahrräder u.a. Auch die kommunalen Spezialfahrzeuge, z. B. Einsatzfahrzeuge der Feuer-
wehr, Löschboote, Friedhofsbagger oder Kehrmaschinen, aber auch die Entsorgungsfahrzeuge der Abfall- und 
Abwasserbeseitigung, sind diesem Bilanzposten zugeordnet. Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzuset-
zenden Fahrzeuge der Gemeinde sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen 
ebenfalls der Kontengruppe 07 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 
des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.2.1.2.4.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 
Zum Bilanzposten „Betriebs- und Geschäftsausstattung“, der als Sammelposten genutzt werden kann, gehören 
alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Zu diesem allgemei-
nen Geschäftbetrieb ist die übliche allgemeine Verwaltungstätigkeit zu zählen, sodass Einrichtungsgegenstände 
von Büros und Werkstätten, einschließlich der erforderlichen Werkzeuge hier zu erfassen sind. Dabei ist die Ab-
grenzung zu Maschinen und technischen Anlagen vor Ort im Einzelfall zu klären. Zur Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung der Gemeinde sind z. B. Stühle, Tische, Schränke, PC u.a. zu zählen.  
 
Der fachlich geprägte Geschäftsbetrieb der Gemeinde ist auch dazu zurechnen, mit der Folge, dass auch Schau-
feln, Spaten und Harken der kommunalen Grünpflege, Strahlrohre und Schläuche im Feuerwehrbereich, Spielsa-
chen in Kindertageseinrichtungen, Geschirr in der Altentagesstätte sowie Lehr-, Lern- und sonstiges Unterrichts-
material gleichfalls unter diesem Posten anzusetzen sind. Außerdem können derartige Gegenstände, wenn diese 
geringwertige Wirtschaftsgüter sind, auch in einem gesonderten Sammelposten als Sachanlagevermögen in der 
gemeindlichen Bilanz angesetzt werden. Für die Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb 
der Gemeinde dienen, kann auch ein Gruppenwert (vgl. § 34 Absatz 3 GemHVO NRW) bzw. bei relativ konstan-
tem Bestand auch ein Festwert (vgl. § 34 Absatz 1 GemHVO NRW) gebildet werden.  
 
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden Betriebs- und Geschäftsausstattung ist indem vom 
Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 08 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 
GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. 
NRW. 6300). 
 
 
1.2.1.2.4.5 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 
 
Geleistete Anzahlungen beinhalten die geldlichen Vorleistungen der Gemeinde auf noch zu erhaltende Sachanla-
gen, z. B. Grundstücke, Gebäude, technische Anlagen oder auf einen unter dem Bilanzposten „Anlagen in Bau“ 
anzusetzenden Vermögensgegenstand. In diesen Fällen besteht ein schwebendes Geschäft, das dem Erwerb 
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eines Vermögensgegenstandes des Sachanlagevermögens dient, dem noch kein fertiggestellter Vermögensge-
genstand gegenübersteht. Der Ansatz der geleisteten Anzahlungen (Nennwert) ist aus den diesbezüglichen Zah-
lungsströmen zu ermitteln. Auf immaterielle Vermögensgegenstände geleistete Anzahlungen sind nicht unter 
diesem Bilanzposten, sondern im betreffenden Bilanzbereich gesondert anzusetzen. Die Aktivierung von geleiste-
ten Anzahlungen geht zudem einem Ansatz unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Ausgaben der 
Gemeinde (vgl. § 42 Absatz 1 GemHVO NRW) vor.  
 
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen sind in dem 
vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 09 zugeordnet (vgl. § 27 Ab-
satz 7 GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; 
SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.2.1.2.4.6 Anlagen im Bau   
 
Die Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen auf einem eigenen Grundstück der 
Gemeinde oder einem fremden Grundstück ab. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Definition der Herstel-
lungskosten eines Vermögensgegenstands nach § 33 GemHVO NRW. Danach entstehen Aufwendungen für die 
Herstellung, für die Erweiterung oder für eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Ver-
besserung eines Vermögensgegenstandes. Es sind die Aufwendungen für die bis zum Abschlussstichtag noch 
nicht fertiggestellten Anlagen zu aktivieren, unabhängig davon, ob diese aufgrund von Fremdleistungen oder 
Eigenleistungen entstanden sind.  
 
Eine Aufteilung der Aufwendungen für Anlagen im Bau nach den einzelnen Posten des Sachanlagevermögens ist 
nicht erforderlich, kann aber vorgenommen werden. Zu beachten ist, dass während der Zeit der Herstellung der 
Vermögensgegenstände noch keine planmäßigen Abschreibungen vorzunehmen sind. Eine regelmäßige Wert-
minderung von Vermögensgegenständen entsteht erst durch deren Nutzung nach ihrer Inbetriebnahme (vgl. § 35 
Absatz 1 GemHVO NRW). Kommt es aber bereits während der Zeit der Herstellung eines Vermögensgegenstan-
des zu einer dauerhaften Wertminderung, ist eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen (vgl. § 35 Ab-
satz 5 GemHVO NRW).  
 
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden Anlagen im Bau sind in dem vom Innenministerium 
bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen ebenfalls der Kontengruppe 09 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemH-
VO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 
6300). 
 
 
1.2.1.3 Finanzanlagen 
 
1.2.1.3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
1.2.1.3.1.1 Der Ansatz als Finanzanlagen  
 
Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder 
Verbindungen zu den verselbstständigen Organisationseinheiten der Gemeinde sowie damit zusammenhängen-
den Ausleihungen dienen. Dieser besondere Bilanzbereich zeigt auf, in welchem Umfang und in welchen Formen 
die Gemeinden aufgrund ihrer Organisationshoheit ihre Aufgaben auch im Rahmen privatrechtlicher und öffent-
lich-rechtlicher Organisationseinheiten (verselbstständigte Aufgabenbereiche) erledigen lassen und dafür Finan-
zinvestitionen leisten.  
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Unter diesem Bilanzposten werden deshalb z. B. Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonder-
vermögen erfasst, unabhängig davon, auf welcher Rechtsgrundlage die Errichtung solcher kommunalen Betriebe 
erfolgt ist. Daher sind auch die Anteile der Gemeinde an Anstalten des öffentlichen Rechts und an Zweckverbän-
den sowie an anderen öffentlich-rechtlichen Organisationsformen, z. B. öffentlich-rechtliche Körperschaften, die 
gemeindliche Aufgaben erfüllen, unter diesem Bilanzposten anzusetzen.  
 
 
1.2.1.3.1.2 Die Beteiligung mehrerer Gemeinden an einem Unternehmen 
 
Bei einer Beteiligung von mehreren Gemeinden an einem Unternehmen ist ein solches Unternehmen insgesamt 
als Einheit bzw. Gesamtheit zu behandeln, für das zum Eröffnungsbilanzsstichtag ein Gesamtwert ermittelt wer-
den muss. Nur dadurch wird der dem Unternehmen der Gemeinden obliegenden zweckgerichteten Aufgabener-
füllung als wirtschaftliche Einheit in verselbstständigter Form in ausreichendem Maße Rechnung getragen. Unter 
diesem Gesichtspunkt soll die Unternehmensbewertung an der größten gemeindlichen Beteiligung ausgerichtet 
und die anderen Gesellschafter entsprechend ihrer Unternehmensanteile berücksichtigt werden. Dabei können 
auch besondere gesellschaftsrechtliche Ausgestaltungen nicht unberücksichtigt bleiben.  
 
Der ermittelte Unternehmenswert insgesamt muss daher am Bilanzstichtag mit der Summe der entsprechenden 
Wertansätze in den Bilanzen der einzelnen beteiligten Gemeinden identisch sein, soweit diese Beteiligten auch 
zu diesem Stichtag ihre Eröffnungsbilanz aufstellen. Sofern von den Gemeinden als Gesellschafter aber unter-
schiedliche Eröffnungsbilanzsstichtage geplant, ist jeweils vom Stichtag aus, auf den die Unternehmensbewer-
tung abgestellt ist, eine entsprechende anteilsbezogene Fortschreibung vorzunehmen. Auch muss eine Zusam-
menarbeit der Gesellschafter bei der Bilanzierung bestehen, um unnötigen Aufwand zu vermeiden und den je-
weils anzusetzenden Wertansatz abzustimmen.  
 
 
1.2.1.3.1.3 Nicht bilanzierungsfähige Organisationsformen 
 
Die Verwaltungsbetriebe der Gemeinde sind rechtlich und wirtschaftlich unselbstständig und daher keine Betrie-
be, Einrichtungen oder Unternehmen, die in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen sind. Auch Regiebetriebe sind 
nicht anzusetzen, denn bei diesen rechtlich und wirtschaftlich unselbstständigen Unternehmen kann nur die Ge-
meinde Rechtsbeziehungen mit einem Wirtschaftpartner eingehen. Die Verwaltungsbetriebe sind Teil der ge-
meindlichen Verwaltung und an den Haushaltsplan der Gemeinde gebunden. Die ihnen zuzuordnenden Erträge 
und Aufwendungen sowie die Zahlungen sind daher im gemeindlichen Haushaltsplan enthalten.  
 
Ein „Betrieb gewerblicher Art (BgA)“, der wegen der steuerlich relevanten Tätigkeit der Gemeinde besteht, ist 
nicht in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Nach § 4 i.V.m. § 1 Absatz 1 des Körperschaftssteuergesetzes 
(KStG) stellt eine Tätigkeit einer Gemeinde dann einen BgA dar, wenn eine nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeit 
der Gemeinde zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft vorliegt, die sich aus der 
Tätigkeit der Gemeinde wirtschaftlich heraushebt und in analoger Anwendung des § 14 AO keine vermögensver-
waltende Tätigkeit der Gemeinde ist (vgl. steuerrechtliche Literatur).        
 
Ebenfalls ist die Mitgliedschaft in einem rechtsfähigen Verein kein bilanzierungsfähiger Sachverhalt, der unter den 
Finanzanlagen anzusetzen wäre. Ein Verein ist ein körperschaftlich organisierter Verband von natürlichen 
und/oder juristischen Personen, bei dem der Umfang der Mitgliedschaft personenbezogen und nicht nach Kapi-
talanteilen bestimmt wird. Ebenso stellt die Mitgliedschaft einer Gemeinde in einer kommunalen Versorgungskas-
se keinen Anlass für einen Wertansatz in der gemeindlichen Bilanz dar. Die Gemeinden werden lediglich im 
Rahmen eines Umlageverfahrens zu den Leistungen der Versorgungskasse herangezogen. Eine weitergehende 
Beteiligung besteht nicht. Diese Sachlage gilt entsprechend auch für die Mitgliedschaften der Gemeinden in der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen bzw. ihren Rechtsvorgängern (Fusion zum 01.01.2008). 
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1.2.1.3.2 Verbundene Unternehmen 
 
Verbundene Unternehmen sind solche Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist und die im Gesamtab-
schluss voll zu konsolidieren sind. Dies sind Unternehmen, die unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde 
stehen. Dazu gehören auch Unternehmen, bei denen der Gemeinde die Mehrheit der Stimmrechte der Gesell-
schafter zusteht, oder das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder des Auf-
sichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist oder das Recht zusteht, einen 
beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit diesem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrags oder 
aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.  
 
Welches gemeindliche Unternehmen als verbundenes Unternehmen zu behandeln ist, wird durch die Anwendung 
der Regeln für die Einbeziehung der Unternehmen in den Gesamtabschluss geklärt (vgl. § 50 Absatz 2 GemHVO 
NRW). Es gilt dabei grundsätzlich, dass Beteiligungen, die im Gesamtabschluss voll zu konsolidieren sind, in der 
Bilanz der Gemeinde als verbundenes Unternehmen anzusetzen sind. Die Anteile an verbundenen Unternehmen 
sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 10 zugeordnet 
(vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.2.1.3.3 Das Bilanzierungsverbot für Sparkassen 
 
Eine Besonderheit bei den wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinden stellen die Sparkassen in der Rechts-
form einer landesrechtlichen Anstalt öffentlichen Rechts in der Trägerschaft der Gemeinden dar (vgl. § 1 Absatz 1 
Satz 1 SpkG NRW). Die gemeindlichen Sparkassen stellen eine Vermögensmasse ihres gemeindlichen Trägers 
dar. Dazu hat der Landesgesetzgeber im Sparkassengesetz ausdrücklich geregelt, dass eine Sparkasse in der 
Trägerschaft einer Gemeinde nicht in ihrer Eröffnungsbilanz anzusetzen ist (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 SpkG NRW).  
 
Dieses gesetzliche Verbot lässt es daher nicht zu, einen Wertansatz für eine Sparkasse in der gemeindlichen 
Eröffnungsbilanz zu bilden. Die GoB und das Transparenzgebot erfordern es in solchen Fällen, dass für Sparkas-
sen in der Trägerschaft einer Gemeinde entsprechende Angaben im Anhang zur gemeindlichen Eröffnungsbilanz 
zu machen. Von diesem Verbot ist jedoch nicht die Mitgliedschaft einer Gemeinde in einem Sparkassenzweck-
verband betroffen. 
 
 
1.2.1.3.4 Beteiligungen 
 
Die gemeindlichen Beteiligungen sind i.d.R. solche Verbindungen zu anderen Unternehmen, bei denen die gehal-
tenen Anteile an diesen Unternehmen dazu bestimmt sind, durch die Herstellung einer dauernden Verbindung zu 
diesem Unternehmen dem eigenen Geschäftsbetrieb zu dienen. Auch wenn die Beteiligungsabsicht ausschlag-
gebend für die Herstellung der Unternehmensbeziehung ist, stellt die Beteiligungshöhe durchaus eines von meh-
reren Merkmalen zur Einordnung der Beteiligungen der Gemeinde dar. So wird regelmäßig davon ausgegangen, 
dass dann ein Beteiligungsverhältnis der Gemeinde mit einem Unternehmen besteht, wenn die Gemeinde min-
destens einen Anteil von 20 v.H. am Nennkapital des Unternehmens hält.  
 
In den Fällen, in denen Unternehmen, bei denen mit der Gemeinde ein Beteiligungsverhältnis besteht, zugleich 
verbundene Unternehmen, so ist der Beteiligungswert unter dem Bilanzposten „Anteile an verbundene Unter-
nehmen“ anzusetzen. Soweit die Gemeinde jedoch Anteile an einem Unternehmen unterhalb von 20 v.H. des 
Nennkapitals hält, sind diese bei den Wertpapieren des Anlagevermögens anzusetzen, soweit sie dazu bestimmt 
sind, dauernd der Kommune zu dienen. Zu den Wertpapieren gehören auch Obligationen, Anleihen etc.  
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Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden Beteiligungen sind in dem vom Innenministerium be-
kannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 11 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW 
i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.2.1.3.5 Gemeindliche Zusammenschlüsse 
 
1.2.1.3.5.1 Der Ansatz von Zweckverbänden nach dem GkG 
 
Die Gemeinden können sich zu Zweckverbänden zusammenschließen, um einzelne Aufgaben, zu deren Wahr-
nehmung sie berechtigt oder verpflichtet sind, gemeinsam zu erfüllen (vgl. § 4 Absatz 1 GkG). Ein solche Organi-
sationsform der interkommunalen Zusammenarbeit ist der Zweckverband als eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts, der die beteiligten Gemeinden als Mitglieder angehören (vgl. § 5 Absatz 1 GkG). Er ist ein Gemeindever-
band, dem bestimmte örtliche Aufgaben der Gemeinden zur summativen Aufgabenerfüllung übertragen werden.  
 
Mit der Gründung eines Zweckverbandes übertragen deshalb die betreffenden Gemeinden als Mitglieder eine 
oder mehrere ihrer örtlichen Aufgaben an diesen Verband, denn der Zweckverband dient der gemeinsamen 
Wahrnehmung von Aufgaben der am Zusammenschluss beteiligten Gemeinden. Durch diesen Vorgang werden 
die gemeindlichen Aufgaben nicht zu überörtlichen Aufgaben und auch nicht auf eine andere kommunale Ebene, 
vergleichbar den Kreisen, übertragen.  
 
 
1.2.1.3.5.2 Die Bewertung der Mitgliedschaft in einem Zweckverband 
 
Die Aufgabenübertragung der Gemeinde an einen Zweckverband ist daher grundsätzlich vergleichbar mit der 
privatrechtlichen Aufgabenübertragung an ein von der Gemeinde errichtetes Unternehmen oder ein Unterneh-
men, am dem die Gemeinde beteiligt ist. Der Unterschied besteht vorrangig in der öffentlich-rechtlichen Organisa-
tionsform der Aufgabenerledigung. Wegen der gegebenen grundsätzlichen Vergleichbarkeit der Durchführung 
örtlicher Aufgaben der Gemeinde ist es sachlich geboten, die Mitgliedschaft der Gemeinde in einem Zweckver-
band in der gleichen Art und Weise betriebswirtschaftlich einzustufen und bilanztechnisch zu behandeln, wie die 
Beteiligung der Gemeinde an einem Unternehmen oder einer sonstigen Einrichtung. Bei der Entscheidung über 
den Ansatz von Zweckverbänden in der gemeindlichen Bilanz ist auch zu berücksichtigen, dass die Zweckver-
bände, in denen die Gemeinde Mitglied ist, in den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen sind.  
 
Für die Bewertung der Mitgliedschaft in einem Zweckverband ist Folgendes zu beachten: Steht ein Zweckverband 
unter der einheitlichen Leitung eines Verbandsmitglieds oder kann ein Verbandsmitglied einen beherrschenden 
Einfluss auf den Zweckverband ausüben, sodass die Mitgliedschaft im Gesamtabschluss voll zu konsolidieren ist, 
hat ein Bilanzansatz unter der Bilanzposition „Verbundene Unternehmen“ zu erfolgen. Liegt dies nicht vor, ist die 
Mitgliedschaft als eine Beteiligung anzusetzen. Dies gilt auch dann, wenn der Zweckverband von einer Gemeinde 
zusammen mit einem oder mehreren Gemeinden gemeinsam geführt wird.  
 
Bei der Festlegung der handelsrechtlichen Vorschriften, die bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses entspre-
chend angewendet werden sollen, ist auf eine entsprechende Anwendung des § 310 HGB (Quotenkonsolidie-
rung) verzichtet worden. Gleichwohl bietet die Bildung einer Quote für die Ermittlung der mitgliedschaftlichen 
Anteile durchaus einen Weg zur Bestimmung des Wertansatzes für die gemeindliche Bilanz. Sie kann insbeson-
dere dann als sachgerecht angesehen werden, wenn bei einem Zweckverband die gemeinsame Führung auch 
durch mehrere Gemeinden tatsächlich ausgeübt wird, z. B. wenn strategische Geschäftsentscheidungen sowie 
Entscheidungen über die Investitions- und die Finanzierungstätigkeit einstimmig getroffen werden.  
 
In den Fällen, in denen sich die Anteile eines Zweckverbandsmitglieds am Zweckverband nicht exakt ermitteln 
lassen, müssen alternative Methoden zur Anwendung kommen. Es ist dann zu ermitteln, ob Abfindungsregelun-
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gen oder Regelungen zur Aufteilung des Jahresüberschusses bzw. des Jahresfehlbetrages bestehen. Auch die 
festgelegte Verteilung der Stimmrechte oder die Heranziehung zu den Umlagezahlungen können für die Feststel-
lung einer Beteiligungsquote hilfreich sein. Es kann dabei aber in Abhängigkeit von der Verbandssatzung eine 
jährliche Änderung des Ansatzes des Beteiligungsbuchwertes auftreten. Wie bei Unternehmen kommen auch bei 
Zweckverbänden in Abhängigkeit von ihrer Aufgabe und ihrem Charakter das Ertragswert- oder das Substanz-
wertverfahren in Betracht.  
 
Die Bewertung des Zweckverbandes soll nicht durch jedes Mitglied (Gemeinde) eigenständig erfolgen, wenn an 
einem Zweckverband mehrere Gemeinden beteiligt sind. Zwar müssen die Interessen aller Beteiligten berück-
sichtigt werden, aber die Methode der Bewertung muss für alle Verbandsmitglieder gleich sein. Wenn wie bei 
Unternehmen eine Gemeinde mindestens in dem Umfang am Zweckverband beteiligt ist, dass vergleichbar einer 
sonstigen alleinigen Beteiligung der Zweckverband wie ein Unternehmen nach dem Ertragswertverfahren oder 
nach dem Substanzwertverfahren zu bewerten wäre, ist dieses Verfahren als anzuwendendes Verfahren für die 
Bewertung des Zweckverbandes zu bestimmen.  
 
Das Ergebnis der durchgeführten Bewertung haben alle beteiligten Gemeinden entsprechend ihrer Beteiligung 
jeweils anteilig in ihrer Bilanz anzusetzen. Nur in den Fällen, in denen die Beteiligungsverhältnisse jeweils so 
gering sind, dass der Zweckverband durch keine Gemeinde in den Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW ein-
bezogen zu werden braucht, kann dieser von jeder Gemeinde - entsprechend der Beteiligung - mit dem anteiligen 
Wert des Eigenkapitals bewertet und angesetzt werden. 
 
 
1.2.1.3.5.3 Die Sparkassenzweckverbände 
 
Aus der gesetzlichen Regelung, dass eine Sparkasse in der Trägerschaft der Gemeinde nicht in der gemeindli-
chen Eröffnungsbilanz angesetzt werden darf (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 2 SpkG NRW), ist nicht der Schluss zu zie-
hen, dass dadurch auf den Ansatz der Mitgliedschaft der Gemeinde in einem Sparkassenzweckverband in der 
gemeindlichen Eröffnungsbilanz verzichtet werden darf. Wie bei allen Betrieben der Gemeinde ist für den Ansatz 
in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz nicht die gewählte Organisationsform ausschlaggebend, sondern die von 
der Gemeinde bestimmte öffentliche Zwecksetzung.  
 
Die Trägerschaft der Sparkasse obliegt dem von der Gemeinde mitgetragenen Zweckverband als Gemeindever-
band, unabhängig davon, welchen Wert die in seiner Trägerschaft befindliche Sparkasse darstellt. Würde generell 
auf einen Ansatz der Mitgliedschaft der Gemeinde in einem Sparkassenzweckverband in der gemeindlichen Er-
öffnungsbilanz verzichtet, wäre die erforderliche Einbeziehung aller Zweckverbände in die Eröffnungsbilanz der 
Gemeinde nicht mehr gewährleistet. Die Gemeinde kann ihre Mitgliedschaft in einem Sparkassenzweckverband, 
bedingt durch das gesetzliche Ansatzverbot für Sparkassen in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz, mit einem 
Erinnerungswert ansetzen. 
 
 
1.2.1.3.5.4 Kein Ansatz für Wasser- und Bodenverbände sowie Deichverbände 
 
Zur Erfüllung wasserwirtschaftliche Aufgaben werden Wasser- und Bodenverbände als öffentlich-rechtliche Kör-
perschaften auf der Grundlage des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) 
i.V.m. mit den Vorschriften des Landeswassergesetzes (vgl. z. B. §§ 53,54 und 87 ff. LWG NRW) oder auch als 
sondergesetzliche Verbände errichtet. Für die Mitgliedschaft in diesen Verbänden findet das Realprinzip mit der 
Folge einer dinglichen Mitgliedschaft Anwendung, sodass die Eigentümer von den wasserwirtschaftlich betroffe-
nen Grundstücken und Anlagen, auch Gemeinden, einem solchen Verband als originäre Mitglieder angehören.  
 
Die Mitgliedschaft einer Gemeinde in einem wasserwirtschaftlichen Verband führt dazu, dass ab dem Zeitpunkt 
der Übertragung der Aufgabe auf den Verband oder nach der Übernahme durch den Verband der Gemeinde 
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diese Aufgabe nicht mehr obliegt. Dies gilt auch bei einer Mitgliedschaft in einem sondergesetzlichen Verband, z. 
B. dem Ruhrverband oder dem Erftverband u.a., bei dem die Aufgabenübertragung durch den Gesetzgeber vor-
genommen wurde. 
 
 In den Fällen, in denen der Gemeinde die Aufgabe entzogen worden ist, können auch die gemeindlichen Vermö-
gensgegenstände, die dieser Aufgabe gewidmet worden sind, z. B. auch die Mitgliedschaftsrechte, nicht mehr in 
der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden, weil diese mangels Zuständigkeit nicht in die Haushaltswirtschaft der 
betreffenden Gemeinde einbezogen werden können. Ausschlaggebend dafür ist, dass die gemeindliche Haus-
haltswirtschaft die stetige Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde zu sichern hat (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 1 GO 
NRW). Auf die Frage, ob bei einem solchen Sachverhalt die weiteren Voraussetzungen nach § 33 Absatz 1 
GemHVO NRW vorliegen, kommt es dabei nicht an. Dieses gilt auch die Mitgliedschaften von Gemeinden in 
Abfallverbänden auf der Grundlage des § 6 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen sowie für eine 
Mitgliedschaft der Gemeinde im gesetzlich errichteten Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband 
Nordrhein-Westfalen. 
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde allerdings die Aufgaben aber in eigener Zuständigkeit erledigt (Zweckver-
bände), ist das Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen zu prüfen. Die Mitgliedschaft der Gemeinde in 
den aufgezeigten Verbänden ist daher anders zu behandeln als in Gemeindeverbänden, die auf der Grundlage 
des GkG von den Gemeinden errichtet werden. Im Rahmen des gemeindlichen Jahresabschlusses sind durch 
entsprechende Angaben im Anhang auch die Mitgliedschaften der Gemeinde in Verbänden offen zu legen, die 
nicht bilanziert werden. 
 
 
1.2.1.3.5.5 Kein Ansatz für Kreise, Landschaftsverbände, Regionalverband Ruhr  
 
Die Kreise sind als Gemeindeverbände zu den öffentlich-rechtlichen Körperschaften zu zählen, für die kein Wert-
ansatz in der gemeindlichen Bilanz auszuweisen ist. Sie nehmen als Gebietskörperschaften eigenständig und 
eigenverantwortlich überörtliche Aufgaben wahr und stellen eine weitere kommunale Ebene dar. Die aus der 
Gebietshoheit der jeweils betroffenen Gemeinde heraus entstehende Zugehörigkeit zu einem Kreis stellt für die 
betreffende Gemeinde in betriebswirtschaftlicher und bilanztechnischer Hinsicht keinen ansetzbaren Vermögens-
wert dar. Zu den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sind auch die Landschaftsverbände und der Regionalver-
band Ruhr zu zählen, für die als Gemeindeverbände kein Wertansatz in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen ist.  
 
Bei diesen Gemeindeverbänden entsteht die Mitgliedschaft der Gemeinde nicht aus der rechtlichen Stellung der 
Gemeinde als „Gebietskörperschaft“, sondern aus ihrer Gebietshoheit bzw. Gebietsbezogenheit auf das Ver-
bandsgebiet. Die Mitgliedschaft einer Gemeinde im Landschaftsverband bzw. im Regionalverband Ruhr stellt 
daher betriebswirtschaftlich und bilanztechnisch keinen Vermögenswert dar, der in der gemeindlichen Bilanz 
auszuweisen ist. In diesem Zusammenhang kann auch aus der Heranziehung der Gemeinde zu jährlichen Umla-
gezahlungen zur Deckung der haushaltswirtschaftlichen Aufwendungen eines Gemeindeverbandes keine Grund-
lage für den Ansatz eines Vermögenswertes in der gemeindlichen Bilanz abgeleitet werden. 
 
 
1.2.1.3.6 Sondervermögen der Gemeinde 
 
1.2.1.3.6.1 Gesondert anzusetzende Sondervermögen 
 
Unter dem Bilanzposten „Sondervermögen“ sind die besonderen Vermögen der Gemeinde mit eigenem Rech-
nungskreis anzusetzen (vgl. nach § 97 Absatz 1 GO NRW). Zu diesen gemeindlichen Sondervermögen gehören 
die wirtschaftlichen Unternehmen (vgl. § 114 GO NRW) und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtun-
gen (vgl. § 107 Absatz 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 3 GO NRW). 
Die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sind wichtige Organisationseinheiten der Gemeinde, 
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die entsprechend den Vorschriften über die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinden als 
Sondervermögen errichtet werden. Sie sind wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbstständig (vgl. Eigenbe-
triebsverordnung (EigVO NRW) und für diese gemeindlichen Betriebe werden Sonderrechnungen und eigene 
Jahresabschlüsse verlangt.  
 
Zu dieser Art von gemeindlichem Sondervermögen gehören auch die gemeindlichen Krankenhäuser, die als 
organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Einrichtungen bzw. gemeindliche Betriebe geführt werden (vgl. 
§§ 1 und 10 der Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung – GemKHBVO) verlangt. Auch die bei der Gemeinde 
bestehenden rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen, z. B. eigene Zusatzver-
sorgungskassen oder Eigenunfallversicherungen, sind unter diesem Bilanzposten anzusetzen, wenn für diese 
Einrichtungen eine abgesonderte Haushalts- und Wirtschaftsführung mit einem eigenen Jahresabschluss erfolgt 
(vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 4 GO NRW).  
  
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden Sondervermögen sind in dem vom Innenministerium 
bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 12 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW 
i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.2.1.3.6.2 Nicht gesondert anzusetzende Sondervermögen 
 
Als gemeindliche Sondervermögen sind unter dem Bilanzposten „Sondervermögen“ nicht das Gemeindeglieder-
vermögen sowie die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen als Gesamtheit anzusetzen. Sie stellen keine 
selbstständigen Aufgabenbereiche (Organisationseinheiten) der Gemeinde dar und verfügen auch nicht über 
einen eigenen Rechnungskreis. Diese beiden genannten Formen von gemeindlichem Sondervermögen sind 
vielmehr Teil des Haushalts der Gemeinde. Die Vermögensgegenstände dieser Sondervermögen sind daher von 
der Gemeinde entsprechend den sonstigen gemeindlichen Vermögensgegenständen unter den jeweils zutreffen-
den Vermögensposten in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen.  
 
Die Erhaltung des Zwecks dieser beiden Sondervermögen erfordert von der Gemeinde keinen Nachweis durch 
gesonderte Rechnungskreise oder gesonderte Bilanzposten. Der Nachweis ist von der Gemeinde nur intern 
nachzuhalten und zu belegen. Bei rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen sind jedoch auch die stiftungs-
rechtlichen Erfordernisse zu beachten. Auch das von der Gemeinde zu verwaltende Treuhandvermögen (vgl. § 
98 GO NRW) zählt nicht zu dem Vermögen der Gemeinde, das in der Bilanz gesondert zu aktivieren ist.  
 
 
1.2.1.3.6.3 Kein Ansatz von Treuhandvermögen 
 
Von der Gemeinde werden vielfach Vermögensgegenstände treuhänderisch gehalten (vgl. § 98 GO NRW), d.h. 
im eigenen Namen für fremde Rechnung, sind diese nach den allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen in der 
Bilanz des Treugebers anzusetzen, weil dieser als wirtschaftlicher Eigentümer zu betrachten ist, auch wenn die 
Gemeinde eine Verwaltungstreuhand als Vollrechtstreuhand innehat. Für den Ausweis von Treuhandvermögen 
und Treuhandverbindlichkeiten in der gemeindlichen Bilanz fehlt eine gesonderte Regelung wie sie für Kreditinsti-
tute als Treuhänder besteht (vgl. § 6 RechKredV). Diese Institute haben das Treuhandvermögen ihrer Bilanz 
anzusetzen und weil eine Herausgabeverpflichtung des Treuhänders besteht, in gleicher Höhe eine Treuhand-
verbindlichkeit anzusetzen. Für die Gemeinde folgt aus ihrer Tätigkeit als Treuhänder, dass sie gegenüber dem 
Treugeber für eine ordnungsgemäße Verwaltung des Treuhandvermögens haftet. Werden von der Gemeinde 
Vermögensgegenstände treuhänderisch gehalten, ist es geboten, dies im Anhang bzw. im Verbindlichkeitenspie-
gel unter den Haftungsverhältnissen anzugeben.     
 
Die Gemeinde kann einem Dritten auch eigene Vermögensteile überlassen, z. B. einem Sanierungsträger (vgl. § 
157 BauGB). Erfüllt dieser die ihm von der Gemeinde übertragenen Aufgaben im eigenen Namen auf Rechnung 
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der Gemeinde, wird der Sanierungsträger als Treuhänder der Gemeinde tätig (vgl. § 159 BauGB). Zum Treu-
handvermögen gehört das Vermögen, das die Gemeinde zur Erfüllung der Aufgabe bereitstellt. Auch in diesen 
Fällen finden die allgemeinen Bilanzierungsgrundsätze Anwendung, sodass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigen-
tümer der Vermögensgegenstände bleibt und diese bei ihr als Treugeber zu bilanzieren sind.  
 
Dieser Sachverhalt gilt auch für den Fall, dass Treugut von einem Dritten zu treuen Händen des Treugebers er-
worben wird. Im Auftrag des Treugebers übernommene Verpflichtungen sind beim Treuhänder anzusetzen, ggf. 
auch die gegen die Gemeinde als Treugeber bestehenden Forderungen auf Freistellung von den Verpflichtungen. 
Wegen der vielfältigen Ausgestaltungsmöglichkeiten von Treuhandverhältnissen muss bei der Aufstellung der 
gemeindlichen Bilanz die Aufgabenübertragung an einen Sanierungsträger bzw. das Treuhandverhältnis im Ein-
zelnen betrachtet und bewertet werden. 
 
 
1.2.1.3.7 Wertpapiere des Anlagevermögens 
 
Unter diesem Bilanzposten sind Wertpapiere anzusetzen, die keine Anteile an verbundenen Unternehmen oder 
Beteiligungen darstellen. Sie stellen eine Kapitalanlage aus den der Gemeinde gehörenden Finanzmitteln dar. 
Dazu sind Wertpapiere mit Mitglieds- und Bezugsrechten, z. B. Anteile an Investmentfonds, aber auch Wertpapie-
re mit Forderungsrechten, z. B. Obligationen, Anleihen, Pfandbriefe etc., zu zählen. Die Arten von Wertpapieren 
werden u.a. durch § 1 Absatz 11 des Gesetzes über das Kreditwesen bestimmt. In den Fällen, in denen die Wert-
papiere dazu bestimmt sind, dauernd der Gemeinde zu dienen, handelt es sich um Wertpapiere des gemeindli-
chen Anlagevermögens.  
 
Die Geldanlage der Gemeinde in Spezialfonds nach dem Runderlass des Innenministeriums „Anlage von Geld-
mitteln durch Gemeinden und Gemeindeverbände“ vom 25.01.2005 (SMBl. NRW. 641) sowie die nach dem Ge-
setz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz - EFoG) vom 
20. April 1999 S. 174 (SGV. NRW. 20323) angelegten Geldmittel sind Beispiele dafür. Bei einem geplanten Ver-
bleib der Wertpapiere von weniger als einem Jahr bei der Gemeinde sind die Wertpapiere dem gemeindlichen 
Umlaufvermögen zuzuordnen.  
 
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden Wertpapiere des Anlagevermögens sind in dem vom 
Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 14 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 
GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. 
NRW. 6300). 
 
 
1.2.1.3.8 Ausleihungen 
 
Unter diesem Bilanzposten werden Ausleihungen als langfristige Forderungen der Gemeinde erfasst, die durch 
Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dauerhaft dienen sollen, z. B. 
langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschulden, Hypotheken, aber auch Sachdarlehen in Form einer Wertpa-
pierleihe. Sie müssen eine Mindestlaufzeit von über einem Jahr haben. Nicht zu den Ausleihungen gehören lang-
fristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Auch kurzfristige Ausleihungen mit einer Laufzeit unter 
einem Jahr sind nicht hier zu erfassen, sondern dem Umlaufvermögen zuzuordnen.  
 
In diesem Zusammenhang ist auch der Sonderfall zu betrachten, dass die Gemeinde ihren Organisationseinhei-
ten selbst Investitionszuschüsse gewährt, die diese auch für seine Investitionen verwenden und entsprechend 
Sonderposten in ihrer Bilanz bilden. Diese Zuwendungen führen dann in der gemeindlichen Bilanz zur Erhöhung 
des Wertansatzes für Finanzanlagen. Entsprechend der bei den Organisationseinheiten vorzunehmenden er-
tragswirksamen Auflösung der gebildeten Sonderposten sind auch die gemeindlichen Finanzanlagen durch plan-
mäßige Abschreibungen zu vermindern.  
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Für Ausleihungen gelten die allgemeinen Bewertungsgrundsätze, d. h. dass Finanzanlagen höchstens mit den 
Anschaffungskosten bewertet werden dürfen. Diese entsprechen dem ausgezahlten Betrag. Bei Ausleihungen 
wird der beizulegende Wert durch den voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag bestimmt, welcher bei unverzinsli-
chen oder niedrig verzinslichen Ausleihungen auf den Bilanzstichtag abzuzinsen ist (Barwert bzw. Kapitalwert). 
Sofern die Ausleihung allerdings mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Empfängers verbunden ist, soll von 
einer Abzinsung abgesehen werden, da die Gegenleistung die Unter- bzw. Nichtverzinslichkeit kompensiert, z. B. 
bei einem Belegungsrecht im sozialen Wohnungsbau bzw. bei der Schaffung von Sozialwohnungen im sozialen 
Wohnungsbau sowie bei einer Schaffung oder Erhaltung von Arbeitsplätzen im Rahmen der Wirtschaftsförde-
rung. Die Zinskompensation ist in der Erläuterung zur Bilanz darzustellen.  
 
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden Ausleihungen sind in dem vom Innenministerium be-
kannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 13 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW 
i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.2.1.4 Umlaufvermögen 
 
Als Umlaufvermögen werden auf der Aktivseite der Bilanz die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem 
Geschäftsbetrieb der Gemeinde nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine 
sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind. In der gemeindlichen Bilanz wird das Umlaufvermögen durch eine 
Vielzahl von Posten abgebildet (vgl. Abbildung).  
 

 
Das Umlaufvermögen in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz 

 
 

BILANZBEREICHE 
 

BILANZPOSTEN 

Vorräte 

 
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, 
- Geleistete Anzahlungen, 
 

Forderungen und 
sonstige Vermögensgegenstände 

 
- Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen 
        aus Transferleistungen, 
- Gebühren, 
- Beiträge, 
- Steuern, 
- Forderungen aus Transferleistungen, 
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, 
 

Privatrechtliche  
Forderungen 

 
- gegenüber dem privaten Bereich, 
- gegenüber dem öffentlichen Bereich, 
- gegen verbundene Unternehmen, 
- gegen Beteiligungen, 
- gegen Sondervermögen, 
 

 
Sonstige  

Vermögensgegenstände 
 

xxxxxx 
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xxxxxx 

 
Liquide Mittel 
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Abbildung 714 „Das Umlaufvermögen in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz“ 
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Die gemeindlichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen 
bzw. nicht mehr genutzt werden und konkret zur Veräußerung vorgesehen sind, sind unter dem Umlaufvermögen 
anzusetzen. In der Regel sind dieses Vermögensgegenstände, die weniger als ein Jahr bei der Gemeinde ver-
bleiben sollen. Außerdem gilt für die Bewertung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens das stren-
ge Niederstwertprinzip. 
 
 
1.2.1.4.1 Vorräte 
 
Dieser Bilanzposten umfasst die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen, 
(Dienstleistungen in Arbeit), fertige Erzeugnisse und Waren sowie geleistete Anzahlungen. Die Vorräte werden 
durch die Gemeinde i.d.R. zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt. 
Aus der Gesamtsicht der gemeindlichen Verwaltung über ihre Vermögensgegenstände dürften die Vorräte eher 
unbedeutend sein. In einzelnen Organisationseinheiten oder Aufgabenbereichen der Gemeinde, z. B. im Baube-
reich, im Entsorgungs- oder im Straßenreinigungsbereich, können die Vorräte jedoch von Bedeutung sein. Als 
Vorräte sind zudem nur Lagerbestände an verwertbaren Materialien anzusetzen. Dabei ist ggf. eine dezentrale 
Lagerung zu berücksichtigen.  
 
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden Vorräte sind in dem vom Innenministerium bekannt 
gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 15 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. den 
Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). 
 
 
1.2.1.4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
1.2.1.4.2.1 Forderungen 
 
Dieser Bilanzposten wird insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen untergliedert, 
unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten anzusetzen und abzubilden sind, z. B. Abgabenforde-
rungen, Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich. Der 
Grundsatz der Einzelbewertung ist zu beachten. Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzuset-
zen. Mit Beginn des Buchungsbetriebes sind die in der Kameralistik noch offenen Forderungen zu ermitteln und in 
das doppische Rechnungswesen zu übertragen.  
 
In den Fällen, in denen die gemeindlichen Forderungen auf Personenkonten gebucht wurden, können diese ggf. 
direkt in der EDV ermittelt werden und über eine Schnittstelle in das doppische Rechnungswesen übertragen und 
verbucht werden. Bei Forderungen, die kameral direkt auf Haushaltsstellen gebucht wurden, ist eine automatisier-
te Übertragung ohne größeren Rechercheaufwand nicht möglich, weil sich der Debitor und dessen Daten nicht 
ohne Weiteres aus der EDV ermitteln lassen. In diesem Fall sind die Forderungen manuell nachzutragen. Um die 
Anzahl dieser Buchungen gering zu halten, ist darauf zu achten, dass in den letzten Monaten vor der Umstellung 
die Buchungen möglichst immer über Personenkonten erfolgen. Eine Forderung mit einer Restlaufzeit von mehr 
als fünf Jahren (vgl. Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO NRW) kann eine Ausleihung darstellen. Liegen im 
Einzelfall die Voraussetzungen dafür vor, sind solche Forderungen unter dem dann zutreffenden Bilanzposten 
„Ausleihungen“ anzusetzen.  
 
 
1.2.1.4.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände 
 
Unter dem Sammelposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ in der gemeindlichen Bilanz sind Vermögensge-
genstände des Umlaufvermögens, die keiner anderen Position zugeordnet werden können, zu bilanzieren. Auch 
Ansprüche gegen Dritte, die keiner anderen Position zugeordnet werden können, z. B. Gehalts- und Reisekos-
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tenvorschüsse, Schadenersatzansprüche gehören dazu. Auch sog. antizipativen Aktivposten sind unter diesem 
Bilanzposten anzusetzen. 
 
 
1.2.1.4.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 
 
In der gemeindlichen Bilanz sind unter den Finanzanlagen nur Wertpapiere des Anlagevermögens anzusetzen. 
Besitzt die Gemeinde aber auch Wertpapiere, die nach ihrer Zweckbestimmung nicht dauerhaft der Gemeinde 
dienen sollen, sind diese dem gemeindlichen Umlaufvermögen zuzuordnen und entsprechend in der Bilanz der 
Gemeinde anzusetzen. Unter diesen Bilanzposten gehören daher von der Gemeinde gehaltene Wertpapiere mit 
einem geplanten Verbleib von weniger als einem Jahr.  
 
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden Wertpapiere des Umlaufvermögens sind in dem vom 
Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 14 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 
GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. 
NRW. 6300). Sie sind aber getrennt von den Wertpapieren des Anlagevermögens zu erfassen. 
 
 
1.2.1.4.4 Liquide Mittel 
 
Unter diesen Posten sind alle liquiden Mittel der Gemeinde in Form von Bar- oder Buchgeld anzusetzen. Der 
Kassenbestand umfasst alle in den Kassen, z. B. Hauptkasse, Handkassen oder sonstige Nebenkassen, z. B. 
Parkautomaten, vorhandenen Banknoten und Münzen in inländischer und ausländischer Währung. Das Geld in 
ausländischer Währung ist unter Beachtung des Realisationsprinzips des am Abschlussstichtag geltenden Geld-
kurses in Euro umzurechnen.  
 
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden liquiden Mittel sind in dem vom Innenministerium be-
kannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 18 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW 
i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).    
 
 
1.2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
Von der Gemeinde vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz geleistete Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte 
Zeit nach diesem Tag darstellen, sind in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz unter den Rechnungsabgrenzungs-
posten zu aktivieren (vgl. § 42 Absatz 1 GemHVO NRW). Dies gilt auch für Ausgaben für Leasinggeschäfte, wenn 
den Leasingraten keine angemessenen Gegenleistungen in den einzelnen Perioden gegenüberstehen (Lea-
singsonderzahlungen).  
 
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzende aktive Rechnungsabgrenzung ist in dem vom Innenmi-
nisterium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 19 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemH-
VO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 
6300). 
 
 
1.2.1.6 Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ 
 
Ein „Überschuss“ der Passivposten über die Aktivposten ergibt sich dann, wenn zum Stichtag der gemeindlichen 
Eröffnungsbilanz kein Eigenkapital mehr vorhanden ist. In diesen Fällen ist der entsprechende Betrag - vergleich-
bar mit den Regelungen des Handelsrechts - auf der Aktivseite der Bilanz unter einem gesonderten Posten mit 
der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Dieser letzte Posten auf der 
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Aktivseite der Bilanz stellt keinen Vermögensgegenstand, sondern lediglich einen Korrekturposten dar, der auf die 
bilanzielle Überschuldung der Gemeinde hinweist.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass eine Überschuldung der Gemeinde nach § 75 Absatz 7 GO 
NRW unzulässig ist. Nach dieser Vorschrift ist eine Gemeinde überschuldet, wenn nach ihrer Bilanz das Eigen-
kapital aufgebraucht wird. Dies ist dann gegeben, wenn die Wertansätze der Passivposten (Eigenkapital und 
Verbindlichkeiten) die Wertansätze der Aktivposten (Anlagevermögen und Umlaufvermögen) unter Berücksichti-
gung der Rechnungsabgrenzung übersteigen. Liegt eine Überschuldung vor, weist das Eigenkapital einen negati-
ven Betrag (< 0 Euro) auf, der als Summe aus den Ansätzen der Bilanzposten „Allgemeine Rücklage“, „Aus-
gleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss/-Jahresfehlbetrag“ zu ermitteln ist.  
 
Die Sonderrücklagen bleiben dabei wegen ihrer zweckbezogenen Bindung unberücksichtigt. Diese Eigenkapital-
posten haben den Zweck das Eigenkapital der Gemeinde mindestens im Umfang des mit der Sonderrücklage in 
Verbindung stehenden aktivierten Vermögensgegenstandes zu binden bzw. einer freien Verwendbarkeit nicht 
zugänglich zu machen. Der in der gemeindlichen Bilanz anzusetzende Aktivposten „Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag“ soll verhindern, dass auf der Passivseite unter dem Posten „Eigenkapital“ ein Negativpos-
ten ausgewiesen wird, aber auch verdeutlichen, dass eine bilanzielle Überschuldung der Gemeinde eingetreten 
ist. Diese ergänzende Gliederungsregel für die gemeindliche Bilanz ist auch für die Gemeinden sachgerecht. Im 
Falle der Aktivierung eines solchen Postens bedarf es einer Erläuterung im Anhang sowie im Lagebericht. 
 
 
1.2.1.7 Eigenkapital 
 
1.2.1.7.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten 
und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Als Vorbild dient zwar das kaufmännische 
Rechnungswesen, jedoch wird aufgrund der kommunalen Eigenheiten die Eigenkapitalposition in die allgemeine 
Rücklage, in Sonderrücklagen, z. B. nach § 43 Absatz 4 GemHVO NRW, die Ausgleichsrücklage nach § 75 Ab-
satz 3 GO NRW und in den Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ gegliedert (vgl. §§ 75 und 96 GO NRW). 
Dabei ergibt sich der Wert der allgemeinen Rücklage aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passiv-
posten. Er hängt somit von der Bewertung der anderen Bilanzposten ab. Der Ausweis eines Jahresüberschusses 
oder eines Jahresfehlbetrages sowie der Deckungsrücklage entfällt bei der Eröffnungsbilanz. 
 
 
1.2.1.7.2 Sonderrücklagen  
 
Durch die Vorschrift wird klargestellt, dass die Gemeinde grundsätzlich nur Sonderrücklagen für die vorgesehe-
nen Zwecke bilden darf. Diese Einschränkung ist wegen des in § 75 GO NRW bestimmten Haushaltsausgleichs-
systems geboten. Daher ist bestimmt worden, dass die Bildung von Sonderrücklagen für selbst gewählte Zwecke 
unzulässig ist. Die Bildung weiterer Sonderrücklagen muss grundsätzlich durch Verordnungen oder Gesetze 
zugelassen werden, sodass auch durch außerhalb dieser Verordnung liegende rechtliche Regelungen bestimmt 
werden kann, wann für bestimmte gemeindliche Sachverhalte gesonderte Sonderrücklagen zu bilden sind oder 
gebildet werden können. 
 
In gemeindeübergreifenden Einzelfällen ist es für gewichtige und besondere Sachverhalte bei den Gemeinden 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung und Bewertung vertretbar, weitere Sonderrück-
lagen in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Dabei muss sichergestellt sein, dass die Bildung dieser Sonder-
rücklagen geboten ist, um das in § 75 GO NRW bestimmte Haushaltsausgleichssystems nicht zu beeinträchtigen.  
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Die Bildung von Sonderrücklagen ist allgemein bestimmten Fällen sachgerecht, wenn z. B. nach den geltenden 
Grundsätzen einzelne Vermögensgegenstände zu aktivieren sind, deren freie Verwendung für die Gemeinde 
ausgeschlossen ist. Die durch die Aktivierung solcher Vermögensgegenstände entstehende Eigenkapitalmehrung 
darf deshalb für die Gemeinde auch haushaltsmäßig nicht frei verfügbar sein. Dies ist z. B. dann gegeben, wenn 
die Gemeinde eine rechtlich selbstständige Stiftung errichtet hat und diese in der eigenen Bilanz als Vermögens-
gegenstand zu aktivieren ist.  
 
 
1.2.1.7.3 Ausgleichsrücklage 
 
1.2.1.7.3.1 Der Ansatz der Ausgleichsrücklage 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, in ihrer Eröffnungsbilanz eine Ausgleichsrücklage als gesonderten Posten des 
Eigenkapitals anzusetzen. Der Teil des gemeindlichen Eigenkapitals, der von der Gemeinde als Ausgleichsrück-
lage eingesetzt werden kann, bestimmt sich nach dem bei der Eröffnungsbilanzierung vorhandenen Eigenkapital 
und der Ertragskraft der Kommune. Die Entscheidung über die Höhe des tatsächlichen Bilanzansatzes wird der 
Gemeinde überlassen, denn die Ausgleichsrücklage kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des 
Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen 
Zuweisungen gebildet werden.  
 
Die Regelung über die Bildung der Ausgleichsrücklage bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals ist durch 
eine Nebenbedingung ergänzt worden. Sie soll gewährleisten, dass sich das Eigenkapital nicht oder nicht zu 
schnell der Nullgrenze nähert bzw. aufgezehrt ist. Da die Ertragskraft der Gemeinde eine wichtige Größe im Zu-
sammenhang mit der Leistungsfähigkeit der Gemeinde darstellt, ist die am vorhandenen Eigenkapital der Ge-
meinde orientierte Grenze durch eine zweite ertragskraftbezogene Grenze ergänzt worden. Durch eine derartige 
ertragskraftbezogene Nebenbedingung soll bei der Bemessung der Ausgleichsrücklage verhindert werden, dass 
der Eigenkapitalverzehr einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung ermöglicht, durch den die Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde mittelfristig gesehen erheblich gefährdet wird.  
 
Die Gemeinde muss diesen durch die Sätze 1 bis 3 der Vorschrift gesetzlich bestimmten Rahmen beachten und 
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten ausgestalten. Der Posten „Ausgleichsrücklage“ in der ge-
meindlichen Bilanz (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 1.3 GemHVO NRW) muss daher mindestens einen Wertansatz in 
Höhe von 1 Euro und darf höchstens den nach den Sätzen 2 und 3 zu ermittelnden Wertansatz aufweisen. Die 
Bemessung der Ausgleichsrücklage darf von der Gemeinde zudem nur einmal bei der Aufstellung ihrer Eröff-
nungsbilanz vorgenommen werden. Bei dieser Festlegung ist davon ausgegangen worden, dass Verwerfungen, 
die durch atypische Ertragssituationen entstehen könnten, durch eine Berechnungsgrundlage auf der Basis eines 
dreijährigen Zeitraumes vermieden werden.  
 
 
1.2.1.7.3.2 Bemessung und Wertansatz der Ausgleichsrücklage 
 
1.2.1.7.3.2.1 Die Bemessung nach dem gemeindlichen Eigenkapital 
 
Das Ziel der Begrenzung des Eigenkapitalabbaus ist die Verhinderung von nicht mehr beherrschbaren haus-
haltswirtschaftlichen Defiziten, die zum Eigenkapitalabbau bzw. dem vollständigen Verzehr des Eigenkapitals 
führen. Das Abrutschen einer Gemeinde in ein negatives Eigenkapital ist dann unmittelbar zu befürchten, wenn 
der jährliche Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung im Umfang von mehr als einem Drittel des am Beginn des 
Haushaltsjahres vorhandenen Eigenkapitals als Fehlbetrag ausgewiesen wird. In einem solchen Fall wäre es bei 
einem unterstellten gleichbleibenden Fehlbetrag möglich, dass das gemeindliche Eigenkapital innerhalb von drei 
Jahren aufgezehrt wird. In drei Jahren bleibt der Gemeinde ausreichend Zeit, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um den Trend umzukehren.  
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In der gemeindlichen Praxis ist ein solcher konstanter Fehlbetrag über drei Jahre unwahrscheinlich. Gleichwohl 
hat das darauf aufgebaute Modell dazu gedient, den Anhaltspunkt für die Festlegung des maximal möglichen 
Eigenkapitalverzehrs zu liefern, sodass die Ausgleichsrücklage, die zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt 
werden kann, maximal ein Drittel des bei der Eröffnungsbilanz festgestellten Eigenkapitals betragen darf. Mit 
diesem Wert soll sichergestellt werden, dass die Defizite keinen Umfang erreichen, der eine Dynamik beinhalten 
kann, bei der ein vollständiger Eigenkapitalverzehr in weniger als drei Jahren rechnerisch möglich ist bzw. be-
fürchtet werden muss. Da sich innerhalb des Eigenkapitals als Sonderrücklagen auch zweckgebundene oder in 
anderer Weise mit Auflagen versehene Kapitalien befinden können, ist als Bezugsgröße nur die allgemeine Rück-
lage als frei verwendbares Eigenkapital heranzuziehen. 
 
Der Teil des Eigenkapitals, der als Ausgleichsrücklage eingesetzt werden kann, bestimmt sich nach dem bei der 
Eröffnungsbilanzierung vorhandenen Eigenkapital. Diese einheitliche Dotierung der Ausgleichsrücklage bei der 
Eröffnungsbilanzierung als Prozentsatz vom vorhandenen Eigenkapital genügt den diskutierten Anforderungen. 
Die Festlegung eines einheitlichen Prozentsatzes führt dazu, dass die Gemeinden mit hohem Eigenkapital mehr 
Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage abdecken können.  
 
Die Gemeinden mit wenig Eigenkapital erhalten umgekehrt auch weniger Verfügungsmasse in absoluten Beträ-
gen. Diese degressive Kurve der Höhe der Ausgleichsrücklage in Abhängigkeit vom Eigenkapital erfüllt die Ziel-
setzung, die Gemeinden wirkungsvoll vor einem Abrutschen in ein negatives Eigenkapital zu bewahren. Außer-
dem besteht eine Gleichbehandlung der Gemeinden dadurch, dass alle Gemeinden eine Ausgleichsrücklage 
bilden müssen. Gleichwohl wird keine Gemeinde gezwungen, durch Überschüsse in der Ergebnisrechnung die 
Ausgleichsrücklage zu verdienen. 
 
Durch eine Nebenbedingung soll gewährleistet werden, dass sich das Eigenkapital nicht oder nicht zu schnell der 
Nullgrenze nähert bzw. aufgezehrt ist. Da die Ertragskraft der Gemeinde eine wichtige Größe im Zusammenhang 
mit der Leistungsfähigkeit der Gemeinde darstellt, ist die am vorhandenen Eigenkapital der Gemeinde orientierte 
Grenze durch eine zweite ertragskraftbezogene Grenze ergänzt worden. Durch eine derartige ertragskraftbezo-
gene Nebenbedingung soll bei der Bemessung der Ausgleichsrücklage verhindert werden, dass der Eigenkapital-
verzehr einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung ermöglicht, durch den die Leistungsfähigkeit der Gemeinde 
mittelfristig gesehen erheblich gefährdet wird. 
 
 
1.2.1.7.3.2.2 Die Bemessung nach der gemeindlichen Ertragskraft 
 
Das Ziel der Begrenzung des Eigenkapitalabbaus ist die Verhinderung von nicht mehr beherrschbaren Defiziten, 
sodass die Höhe des Eigenkapitalabbaus auch von der Leistungsfähigkeit der Gemeinde, die sich u.a. durch das 
Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung zeigt, abhängig gemacht wurde. Weil sich die Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde in ihrer Ertragskraft ausdrückt und die Steuern und allgemeinen Zuwendungen als wesentliche Ein-
nahmequellen der Gemeinde deren Ertragskraft maßgeblich bestimmen und sich Eigenkapital bildend auswirken, 
darf die Höhe der Ausgleichsrücklage höchstens ein Drittel der durchschnittlichen (Netto-) Steuereinnahmen und 
allgemeinen Zuweisungen in den drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag betragen.  
 
Für die Ermittlung dieser Höhe der Ausgleichsrücklage sind unter den Begriffen „Steuereinnahmen“ und „Allge-
meine Zuweisungen“ die Einnahmen zu erfassen, die im kameralen Rechnungswesen nach der kommunalen 
Haushaltssystematik als Zahlungsarten dem Abschnitt 90 sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermö-
genshaushalt zuzuordnen waren (vgl. VV Gliederung und Gruppierung vom 27.11.1995, SMBl. NRW. 6300). Zu 
solchen Einnahmen zählen z. B.   
- Grundsteuer A und B, 
- Gewerbesteuer, 
- Vergnügungssteuer, 
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- Hundesteuer, 
- sonstige Steuereinnahmen, 
- Einkommensteuerbeteiligung der Gemeinden, 
- Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinden, 
- Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden, 
- Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich  an die Gemeinden, 
- Schulpauschale/Bildungspauschale, 
- Sportpauschale, 
- Allgemeine Investitionspauschale 
sowie andere allgemeine Zuweisungen, die nicht einzelnen Aufgaben, sondern dem gemeindlichen Haushalt 
insgesamt zu fließen, z. B. die Kurortehilfe des Landes.  
 
In die o.a. Zuordnung fällt wegen ihres Wesens und der Herkunft der Mittel nicht die vom Land gewährte Feuer-
schutzpauschale. Auch dürfen gezahlte Zinsen. z. B. Verzugs- oder Stundungszinsen, die wegen verspäteter 
Erfüllung der Zahlungsverpflichtung von Dritten festgesetzt wurden, nicht in die Bemessung der gemeindlichen 
Ertragskraft einfließen. Im Einzelfall kann ggf. hingenommen werden, dass noch wesentliche Einnahmen aus der 
Abrechnung von Solidarbeitragsleistungen, die ab dem Jahre 2006 nicht mehr erhoben werden, noch in die Er-
mittlung der Einnahmen für die Jahre 2006 und 2007 eingezogen werden. Auch ist es vertretbar, weitere allge-
meine Ausgleichsleistungen des Landes einzubeziehen.    
 
 
1.2.1.8 Sonderposten  
 
1.2.1.8.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Zielsetzung der Eröffnungsbilanzierung ist es, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln. Mit der Zielsetzung des NKF, insbesondere mit den 
Zielen Aktualität und intergenerative Gerechtigkeit, legt das NKF bei der Vermögensbewertung zur Eröffnungsbi-
lanzierung Zeitwerte zugrunde. Vielfach sind die für dieses Vermögen erhaltenen Zuwendungen oder Beiträge 
nur sehr aufwändig bzw. gar nicht mehr ermittelbar. Das NKF sieht aus Gründen der Vereinfachung sowie zur 
Wahrung einer einheitlichen Eröffnungsbilanzierung vor, die Höhe der Sonderposten im Rahmen der Eröffnungs-
bilanzierung gleichfalls auf Zeitwertbasis zu ermitteln. Eine Ermittlung der Sonderposten basierend auf Restkapi-
talien, d. h. der Restbetrag des Sonderpostens als Anteil des Nominalwerts vermindert im Verhältnis Restnut-
zungsdauer zu Gesamtnutzungsdauer, der tatsächlich erhaltenen investiven Zuwendungen scheidet daher aus.  
 
Vor diesem Hintergrund sind Sonderposten für erhaltene investive Zuwendungen, für Beiträge und für den Ge-
bührenausgleich sowie sonstige Sonderposten zu bilden, soweit zum Eröffnungsbilanzstichtag noch eine mehr-
jährige Nutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes besteht. Vielfach erhalten die Gemein-
den nicht nur Zuwendungen in Form von Geldleistungen, sondern auch von Sachleistungen. Auch für derartige 
Leistungen hat die Gemeinde, wenn die Sachleistungen zu einem aktivierbaren Vermögensgegenstand in der 
gemeindlichen Bilanz führen, entsprechend einen Sonderposten zu passivieren. Dies steht mit der Vorschrift des 
§ 43 Absatz 5 GO NRW in Einklang, denn die Begriffe „Zuwendungen“ (als Leistungen Dritter) und „Investitionen“ 
(als vermögenswirksam) werden dort als Sammelbegriffe benutzt.  
 
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden Sonderposten sind in dem vom Innenministerium 
bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 23 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO i.V.m. 
den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300).     
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1.2.1.8.2 Sonderposten für Zuwendungen 
 
1.2.1.8.2.1 Allgemeine Sachlage 
 
Es sind erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge von der Gemeinde als Sonderposten zu passivieren, die 
im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen der Gemeinde gewährt wurden von ihr nicht allgemein 
für den Haushalt verwendet werden dürfen (vgl. § 43 Absatz 5 GemHVO NRW). Es muss sich dabei um nicht 
rückzahlbare Leistungen von Dritten handeln. Dagegen sind rückzahlbare Zuwendungen, die als Darlehen ge-
währt werden, für die Gemeinde eine Verpflichtung zur Rückzahlung beinhalten und daher als Verbindlichkeiten 
zu erfassen und in der Bilanz anzusetzen sind.  
 
Analog zur Zeitwertermittlung bei den Vermögensgegenständen ist bei der Festlegung der Auflösung der Sonder-
posten das Verhältnis Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögens-
gegenstandes zu berücksichtigen, um damit die zutreffende Abbildung des Ressourcenverbrauchs in der Ergeb-
nisrechnung zu gewährleisten. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt daher anhand der fest-
gelegten Abschreibungsplanung auf Basis der Restnutzungsdauer des einzelnen Vermögensgegenstandes.  
 
In den Fällen, in denen die Gemeinde Zuwendungen von Dritten erhalten hat, sie aber noch nicht den damit zu 
finanzierenden Vermögensgegenstand angeschafft oder hergestellt bzw. in Betrieb genommen hat, darf sie diese 
Zuwendungen im Jahresabschluss nicht bereits unter den Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz passivieren. 
In einem solchen Fall sind die erhaltenen Zuwendungsmittel noch nicht zweckentsprechend verwandt worden. Es 
ist bei diesem Zwischenstand nur zulässig, die erhaltenen Zuwendungsmittel, soweit sie noch nicht zweckent-
sprechend verwandt wurden, als „Erhaltene Anzahlungen“ anzusetzen. Grundsätzlich besteht in diesen Fällen der 
noch fehlenden zweckentsprechenden Verwendung der Mittel noch eine Rückzahlungspflicht gegenüber dem 
Zuwendungsgeber, die als Verbindlichkeit zu bewerten und entsprechend in der Bilanz anzusetzen ist. 
 
 
1.2.1.8.2.2 Der Sonderpostenspiegel 
 
Auf der Basis des NKF-Kontenrahmens und der verbindlichen Bilanzgliederung kann sich die Gemeinde durch 
einen Sonderpostenspiegel einen detaillierten Überblick über den Stand und die Veränderungen der Sonderpos-
ten zum Abschlussstichtag verschaffen. Dadurch wird eine bessere Nachvollziehbarkeit der Planung der Veran-
schlagung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten sowie der Zusammenhänge zwischen die-
sen Haushaltspositionen erreicht.  
 
Ein solcher Sonderpostenspiegel trägt erheblich zur Übersichtlichkeit der in der gemeindlichen Bilanz angesetz-
ten Sonderposten bei. Er kann aus örtlichen Erwägungen heraus dem Anhang beigefügt werden, denn er macht 
die Wertansätze der Sonderposten transparent und nachvollziehbar. Die Gemeinde kann das Schema des Son-
derpostenspiegels auf ihre Bedürfnisse übertragen und ausgestalten (vgl. Erläuterungen im Abschnitt 5.9 zu § 43 
Absatz 5 GemHVO NRW). 
 
 
1.2.1.8.2.3 Die Ermittlung des Zuwendungsanteils als Vom-Hundert-Anteil  
 
1.2.1.8.2.3.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Für die Ermittlung des Wertansatzes der Sonderposten für erhaltene investive Zuwendungen ist es erforderlich, 
neben dem vorsichtig geschätzten Zeitwert des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes einen dessen 
Förderung entsprechenden Vom-Hundert-Anteil als Zuwendungsanteil festzustellen. Der Anteil der erhaltenen 
investiven Zuwendung an der Finanzierung des beschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes der 
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Gemeinde muss im Einzelfall grundsätzlich anhand der tatsächlichen (historischen) Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten ermittelt werden.  
 
In den Fällen, in denen der Zuwendungsanteil z. B. unter Anwendung der Vereinfachung nach § 56 Absatz 5 
GemHVO NRW ermittelt wird oder der Zuwendungsanteil als Fördersatz aus einem vorhandenen Zuwendungs-
bescheid entnommen wird, muss eine Überprüfung dahingehend erfolgen, ob der Vom-Hundert-Anteil, gemessen 
an den tatsächlich geleisteten Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die damaligen Finanzierungsverhältnisses 
sachlich zutreffend wieder gibt. In vielen Fällen der Förderung von Investitionsmaßnahmen der Gemeinden dürf-
ten die im Zuwendungsbescheid ausgewiesenen zuwendungsfähigen Gesamtausgaben z.T. erheblich von den 
tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten der erhaltenen Vermögensgegenstände abweichen.  
 
In eine solche Überprüfung ist aber auch der zuwendungsfinanzierte Vermögensgegenstand selbst in der Art 
einzubeziehen, ob dieser zum Stichtag der gemeindlichen Eröffnungsbilanz noch dem baufachlichen und aufga-
benbezogenen Zustand entspricht, der zum Förderzeitpunkt bzw. zum Herstellungszeitpunkt oder zum Zeitpunkt 
der Inbetriebnahme vorherrschte. Lassen sich dazu Erkenntnisse gewinnen und weicht der damalige Zustand des 
zu beurteilenden Vermögensgegenstandes wesentlich bzw. erheblich von seinem heutigen Zustand ab, z. B. 
bedingt durch bauliche Änderungen und Instandsetzungen oder Änderungen aufgrund einer neuen Nutzung, ist 
der frühere Zustand sowie die zwischenzeitlich erfolgte Finanzierung der Änderungsmaßnahmen bei der Bestim-
mung der Höhe des heutigen Zuwendungsanteils zu berücksichtigen.  
 
Diese Sachlage kann bei einer Feststellung zum Stichtag der gemeindlichen Eröffnungsbilanz, dass z. B. ein 
gemeindlicher zuwendungsfinanzierter Vermögensgegenstand nur die Hälfte seiner damaligen Substanz und 
Form aufweist, zu einer entsprechenden Minderung des auf den Stichtag anzusetzenden Zuwendungsanteils 
führen. Der Umfang der Minderung ist dabei auch von der zwischenzeitlich erfolgten Finanzierung der Ände-
rungsmaßnahmen abhängig, sodass z. B. eine vollständige oder teilweise Fremdfinanzierung der allein aus bauli-
cher Sicht möglichen Minderung entsprechend entgegensteht. Soweit solche örtlichen Verhältnisse nicht mehr 
rückwirkend nachvollziehbar bzw. nicht zu ermitteln sind, kann der stichtagsbezogene Zustand des betreffenden 
gemeindlichen Vermögensgegenstandes im Sinne einer zulässigen Vereinfachung der Bilanzierung auch für den 
früheren Beschaffungszeitpunkt angenommen und der ermittelte Zuwendungsanteil darauf angesetzt werden.  
 
 
1.2.1.8.2.3.2 Bei Förderung des Vermögensgegenstandes als Gesamtheit 
 
Die Sonderposten sind im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung gleichfalls wie die Vermögensgegenstände auf 
Zeitwertbasis anzusetzen. Daher kann die Höhe der in der Eröffnungsbilanz anzusetzenden Sonderposten auch 
mithilfe der Ermittlung des zutreffenden Zuwendungsanteils an der Finanzierung der anzusetzenden Vermögens-
gegenstände berechnet werden. Das nachfolgende Schema soll die einzelnen Verfahrensschritte verdeutlichen 
(vgl. Abbildung). 
 

 
Das 1. Berechnungsschema für Sonderposten in der Eröffnungsbilanz 

 

Vorsichtig  
geschätzter 
Zeitwert des 
Vermögens- 

gegenstandes 
(Wertansatz) 

X 

 
Zuwendungsanteil aus eigenen örtlichen Unterla-

gen 
über die Projektförderung. 

 

= 
Höhe des  

Sonderpostens 
in der  

Eröffnungsbilanz 
(Wertansatz) 

oder 
 

Zuwendungsanteil aus Stichprobe der Förderung 
Gleichartiger oder einer Gruppe von 

Vermögensgegenständen. 
 

oder 
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Zuwendungsanteil aus Stichprobe  
sachlich verbundener Vermögensgegenstände 

einer Fördermaßnahme. 
 

oder 
 

Zuwendungsanteil als Durchschnitt  
mehrerer Förderungen 

gleichartiger oder einer Gruppe von  
Vermögensgegenständen. 

 
oder 

 
Zuwendungsanteil aus Daten der 

amtlichen Finanzstatistik. 
 

oder 
 

Zuwendungsanteil aus örtlichen Unterlagen 
anderer Gemeinden über die Projektförderung. 

 
oder 

 
Zuwendungsanteil aus Unterlagen 

des Zuwendungsgebers über die Projektförderung. 
 

 

  Abbildung 715 „Das 1. Berechnungsschema für Sonderposten in der Eröffnungsbilanz“ 
 
Der vorsichtig geschätzte Zeitwert des betreffenden Vermögensgegenstandes wird mit dem ermittelten Zuwen-
dungsanteil (Vom-Hundert-Satz) multipliziert und ergibt die Höhe des Wertansatzes des Sonderpostens in der 
Eröffnungsbilanz. Dabei ist u.a. zu berücksichtigen, ob der Vermögensgegenstand insgesamt oder nur Teile da-
von gefördert worden sind. Der Zuwendungsanteil kann unterschiedlich ermittelt werden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Ermittlung von Zuwendungsanteilen 

 
 
- aus eigenen örtlichen Unterlagen. 
 
 
- aus einer Stichprobe der Förderung gleichartiger oder einer Gruppe von Vermögensgegenständen. 
 
 
- aus einer Stichprobe der Förderung sachlich verbundener Vermögensgegenstände einer Fördermaßnahme. 
 
 
- aus der Durchschnittsberechnung mehrerer  Förderungen gleichartiger oder einer Gruppe von Vermögensge-

genständen. 
 
 
- aus Daten der amtlichen Finanzstatistik. 
 
 
- aus örtlichen Unterlagen anderer Gemeinden über die Projektförderung. 
 
 
- aus Unterlagen des Zuwendungsgebers über die Projektförderung. 
 

Abbildung 716 „Die Ermittlung von Zuwendungsanteilen“ 
 
Auf der Basis kann die Höhe der notwendigen Sonderposten für die Eröffnungsbilanz ermittelt werden, wenn der 
zu aktivierende Vermögensgegenstand in seiner Gesamtheit gefördert wurde. Auch die Vereinfachungen in der 
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Vorschrift des § 56 Absatz 5 GemHVO NRW, nach der für gleichartige Vermögensgegenstände oder sachlich 
durch einen Maßnahmencharakter verbundene Vermögensgegenstände, z. B. aus der Projektförderung „Stadttei-
lerneuerung“, ein Vom-Hundert-Anteil auch mithilfe mathematisch-statistischer Methoden aufgrund von Stichpro-
ben oder durch andere geeignete Verfahren als pauschaliert ermittelter Finanzierungsanteil gebildet werden 
kann, zählen dazu. 
 
 
1.2.1.8.1.3.3 Bei Förderung des Vermögensgegenstandes nicht in seiner Gesamtheit 
 
Eine vereinfachte Vorgehensweise zur Ermittlung des Zuwendungsanteils, der in Beziehung zum ermittelten 
vorsichtig geschätzten Zeitwert zu setzen ist, kann auch dann erfolgen, wenn der betreffende zu aktivierende 
Vermögensgegenstand nicht in seiner Gesamtheit investiv gefördert wurde. Mit den aufgezeigten Möglichkeiten 
wird sichergestellt, dass entsprechend der Förderung der Gemeinden auch die notwendigen Sonderposten in der 
Eröffnungsbilanz gebildet werden und die zulässigen Vereinfachungen nach dieser Vorschrift durch die einzelnen 
Verfahrensschritte transparent gemacht werden. Das nachfolgende Schema soll die einzelnen Verfahrensschritte 
verdeutlichen (vgl. Abbildung). 
 

 
Das 2. Berechnungsschema für Sonderposten in der Eröffnungsbilanz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Anteiliger 
vorsichtig  

geschätzter 
Zeitwert des 
Vermögens- 

gegenstandes 
 

1. 

 
Ermittlung der Kosten der durchgeführten  Investitions- 
Maßnahme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Höhe des  
Sonderpostens 

in der  
Eröffnungsbilanz 

(Wertansatz) 

2. 

 
Ermittlung des V-H-Anteils der gewährten Zuwendung zu 
dieser Investitionsmaßnahme. 
 

3. 

 
Ermittlung der historischen (fiktiven) Anschaffungs- oder  
Herstellungskosten des nicht betroffenen Teils des  
Vermögensgegenstandes. 
 

4. 

 
Ermittlung der gesamten historischen (fiktiven) Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten des Vermögensgegen-
standes.  
(aus Zeile 1 und 3)  
 

5. 

 
Ermittlung des V.H.-Anteils der Investitionsmaßnahme an  
den gesamten historischen (fiktiven) Anschaffungs- oder  
Herstellungskosten des Vermögensgegenstandes.  
(aus Zeile 2 und 4)  
 

 
6. 

 
Ermittlung des vorsichtig geschatzten Zeitwertes des zu 
aktivierenden Vermögensgegenstandes. 
 

7. 

 
Ermittlung des Anteils der Investitionsmaßnahme am  
vorsichtig geschatzten Zeitwertes des zu aktivierenden  
Vermögensgegenstandes als „anteiliger Zeitwert“. 
(aus Zeile 5 und 6) 
 

X 

 

V-H-Anteil der gewährten Zuwendung.              = 
 

 

  Abbildung 717 „Das 2. Berechnungsschema für Sonderposten in der Eröffnungsbilanz“ 
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In solchen Fällen, z. B. bei der Förderung eines Gebäudeanbaues, muss der ursprünglich (historisch) zuwen-
dungsfinanzierte Anteil des aktivierten Vermögensgegenstandes festgestellt werden. Der anzusetzende Sonder-
posten kann dann mithilfe des ermittelten Verhältnisses der Förderung am gesamten Vermögensgegenstand, das 
in Beziehung zum vorsichtig geschätzten Zeitwert zu setzen ist, berechnet werden. 
 
 
1.2.1.8.1.4 Der Rückgriff auf eine Indizierung 
 
Grundsätzlich kann auch die Ermittlung des Wertansatzes der Sonderposten mittels Indizierung erfolgen, sofern 
die Zeitwertermittlung des Vermögensgegenstandes, dem der Sonderposten zugeordnet ist, mittels einer Indizie-
rung erfolgt. In diesem Fall muss der Wert des Sonderpostens auf der Basis des tatsächlichen Zuwendungsbe-
trages mittels der gleichen Indizierungsreihe ermittelt werden, wie sie bei dem Vermögensgegenstand zur An-
wendung kam, der mit der erhaltenen Zuwendung finanziert wurde.  
 
Vor einer Indizierung eines historischen Wertes ist dabei zu prüfen, ob in der Vergangenheit Veränderungen bzw. 
Maßnahmen bei dem betreffenden Vermögensgegenstand durchgeführt wurden, die das Ergebnis mittels Indizie-
rung verfälschen, und auch, ob nach der Indizierung keine wertverändernden Faktoren, z. B. Minderung aufgrund 
von Instandhaltungsrückstand, mehr eine Anpassung des ermittelten Vermögenszeitwert erforderten. Ist das 
ursprüngliche Finanzierungsverhältnis bekannt, bedarf es keiner Indizierung für die Ermittlung des Wertansatzes 
eines Sonderpostens. Das damalige Finanzierungsverhältnis kann unmittelbar auf den vorsichtig geschätzten 
Zeitwert des Vermögensgegenstandes übertragen werden, um den Wertansatz des Sonderpostens zu ermitteln.  
 
Auf eine Indizierung der in der Vergangenheit erhaltenen Zuwendung sollte nur dann zurückgegriffen werden, 
wenn sich das ursprüngliche Verhältnis der gewährten Zuwendung zum beschafften oder hergestellten Vermö-
gensgegenstand nicht mehr feststellen lässt, gleichwohl aber noch die Höhe und das Jahr der erhaltenen Zuwen-
dung bekannt ist und auch sonstige Kenntnisse über die damalige Zuwendungsgewährung nicht vorliegen. Wird 
eine Indizierung vorgenommen, bedarf das Ergebnis einer Überprüfung, ob das ursprüngliche Finanzierungsver-
hältnis auch im Verhältnis zwischen dem ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwert des Vermögensgegenstan-
des und dem durch Indizierung ermittelten Wertansatz des Sonderpostens besteht.  
 
 
1.2.1.8.1.5 Pauschal erhaltene Zuwendungen und Sonderposten 
 
Die bilanzielle Behandlung von erhaltenen Zuwendungen in der Eröffnungsbilanz ist unabhängig davon vorzu-
nehmen, ob sie der Gemeinde im Rahmen der Förderung eines einzelnen Projektes oder einer globalen Förde-
rung gewährt werden. Bei einer globalen Förderung kann einerseits vom Zuwendungsgeber die Höhe der Zu-
wendung nach allgemeinen (pauschalierten) Kriterien ermittelt werden und/oder der Zuwendungsempfänger kann 
eigenverantwortlich Projekte für die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung festlegen.  
 
Durch die vom Land eingeführte, pauschalierte Förderung kommunaler Aufgabenbereiche findet diese Vorge-
hensweise immer mehr Verbreitung. Zu einer solchen Förderungsform sind die im Gemeindefinanzierungsgesetz 
(GFG) enthaltene allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpau-
schale zu zählen. Auch durch die vom Land gewährte Feuerschutzpauschale ist eine allgemeine Förderung des 
Feuerschutzes vorgesehen. Werden solche investiven Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von 
Vermögensgegenständen durch die Gemeinde verwendet worden, sind entsprechende Sonderposten zu bilden. 
    
Bei allen genannten Investitionspauschalen ist bisher vom Land als Zuwendungsgeber keine ertragswirksame 
Auflösung ausgeschlossen worden. Das heißt, für alle diese gewährten Zuwendungen sind in der Eröffnungsbi-
lanz die notwendigen Sonderposten von der Gemeinde zu bilden. Für die Bildung von Sonderposten aus der 
Investitionspauschale ist Folgendes zu beachten: 
 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 53 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2710 

Die allgemeine Investitionspauschale, die vom Land seit dem Jahre 1979 gewährt wird, und andere pauschale 
Landeszuweisungen dienen dazu, die Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter-
stützen und sie dadurch bei der Finanzierung neuer Vermögensgegenstände zu entlasten. Neben dieser allge-
mein gehaltenen Zielsetzung gibt der Zuwendungsgeber noch vor, dass das gesamte Investitionsvolumen die 
Höhe der Zuweisung übersteigen muss. Bei der allgemeinen Investitionspauschale führt bereits der Begriff „In-
vestition“ zu haushaltsmäßig abgegrenzten Verwendungsmöglichkeiten. Die Gemeinden durften deshalb die 
erhaltenen Zuwendungsmittel nur für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen einsetzen.  
 
Das Erfordernis einer Vermögenswirksamkeit verpflichtete die Gemeinde im kameralen Rechnungswesen vor der 
Eröffnungsbilanz, die erhaltenen investiven Zuwendungen im Vermögenshaushalt zu vereinnahmen. Dies brachte 
es mit sich, dass solche Finanzmittel nicht für Vermögensgegenstände verwendet werden durften, deren An-
schaffung oder Herstellung im Einzelfall unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro lag. Der Erwerb von „gering-
wertigen“ Wirtschaftgütern war im kameralen Rechnungswesen über den Verwaltungshaushalt abzuwickeln. 
Auch ist zu beachten, dass die Investitionspauschale in den Jahren 1979 bis 1982 nicht für Maßnahmen verwen-
det werden durfte, für die eine Landes- oder Bundeszuwendung gewährt wurde. 
 
Die erhaltenen Investitionspauschalen können nur Vermögensgegenständen zugeordnet werden, die noch über 
den Stichtag der Eröffnungsbilanz hinaus von der Gemeinde genutzt werden. Die Zurechnung ist auf den Zeit-
punkt der Inbetriebnahme abzustellen. Sie sollte unter Beachtung der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen 
schwerpunktmäßig vorgenommen werden. Sind in einzelnen Jahren Vermögensgegenstände beschafft worden, 
die zum Stichtag der Eröffnungsbilanz nicht mehr von der Gemeinde genutzt werden, können die allgemeinen 
Pauschalen aus diesen Jahren auch nicht mehr zur Bildung von Sonderposten herangezogen werden.  
 
Bei einem mehrjährigen Vorgang der Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes können auch 
mehrere jahresbezogene Pauschalen unter Einhaltung der Zuwendungsvorgaben einem Vermögensgegenstand 
zugerechnet werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass für diese Zeit die Anschaffung oder Herstellung des 
betreffenden Vermögensgegenstandes als noch nicht abgeschlossen zu bewerten ist.  
 
 
1.2.1.8.1.6 Hingabe von Vermögen und Sonderposten 
 
Die Vielfalt der Zuwendungen an die Gemeinde in Form von Geldleistungen und Sachleistungen bringt es mit 
sich, dass für derartige Leistungen Dritter, wenn diese zu einem aktivierbaren Vermögensgegenstand in der ge-
meindlichen Bilanz führen, entsprechend die notwendigen Sonderposten zu passivieren sind. Dies steht mit der 
Vorschrift des § 43 Absatz 5 GO NRW in Einklang, denn die Begriffe „Zuwendungen“ (als Leistungen Dritter) und 
„Investitionen“ (als vermögenswirksam) werden dort als Sammelbegriffe benutzt.  
 
Bei Schenkungen in Form von Sachleistungen an die Gemeinde sind ebenfalls Sonderposten in der gemeindli-
chen Bilanz zu bilden. Der ermittelte aktuelle Zeitwert des erhaltenen Vermögensgegenstandes stellt den aktivie-
rungsfähigen Anschaffungswert dar und ist auch als Wertansatz für den Sonderposten zu übernehmen. Dies gilt 
auch bei Straßen, die im Rahmen einer Umwidmung (Vermögensübertragung ohne Gegenleistungsverpflichtung) 
in das Eigentum einer Gemeinde übergehen, z. B. eine Kreisstraße wird Gemeindestraße, auch wenn dieser 
Vorgang vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz vollzogen wurde. Dabei ist eine getrennte Betrachtung von Stra-
ßengrundstück und Straßenkörper vorzunehmen und entsprechend in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. 
 
Für Vermögensgegenstände, die sich im Eigentum der Gemeinde in Form der rechtlich unselbstständige örtliche 
Stiftungen befinden, weil ein Stifter seine Vermögensgegenstände kostenlos, jedoch mit einer bestimmten 
Zweckbindung (Stifterwillen) der Gemeinde zu Eigentum übertragen hat, sind entsprechende Sonderposten in der 
gemeindlichen Bilanz zu bilden. 
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1.2.1.8.2 Schlüsselzuweisungen und Sonderposten 
 
Als laufende jährliche Zuwendungen des Landes sind die Schlüsselzuweisungen für die laufende Verwaltungstä-
tigkeit vorgesehen. Diese Klassifizierung lässt einen Ansatz von Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz für 
diese Landesmittel nicht zu. Die zweckfreie konsumtive Hingabe der Schlüsselzuweisungen durch das Land ge-
bietet es, bei investiver Verwendung der Schlüsselzuweisungen diese als Eigenmittel der Gemeinde zu bewerten. 
In der Eröffnungsbilanz der Gemeinde ist daher eine Passierung der erhaltenen Schlüsselzuweisungen für die 
laufende Verwaltungstätigkeit nicht zulässig.  
 
Eine Ausnahme gilt nur die erhaltenen investiven Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2003, denn in diesem 
Jahr war nach der gesetzlichen Regelung ein Teil der Schlüsselzuweisungen für die Anschaffung oder Herstel-
lung von Vermögensgegenständen (gemeindliche Investitionen) zu verwenden. Durch diese Zweckvorgabe stel-
len diese Schlüsselzuweisungen eine Förderung investiver Maßnahmen der Gemeinde dar, für die entsprechen-
de Sonderposten zu bilanzieren sind. 
 
 
1.2.1.9 Rückstellungen 
 
1.2.1.9.1 Allgemeine Vorgaben 
 
In der gemeindlichen Praxis schafft vielfach ein Ereignis eine rechtliche oder faktische Verpflichtung für die Ge-
meinde, aufgrund dessen sie keine rechtliche Alternative zur Erfüllung der Verpflichtung hat, sodass Rückstellun-
gen für ungewisse Verbindlichkeiten oder Rückstellungen für drohende Verluste oder Aufwandsrückstellungen zu 
bilden sind. Von der Gemeinde dürfen daher erst Rückstellungen gebildet werden, wenn alle Kriterien dafür erfüllt 
sind. Die darauf notwendigen Handlungen der Gemeinde erfolgen jedoch erst zukünftig, z. B. in Form von Zah-
lungen u.a.  
 
Mit den gemeindlichen Rückstellungen werden daher Vorgänge dem Haushaltsjahr in Form von Aufwendungen 
zugerechnet, die in diesem Haushaltsjahr verursacht worden sind, eine wirtschaftliche Belastung für die Gemein-
de auslösen und in ihrer Höhe quantifizierbar sind. Dieses setzt ein „verpflichtendes Ereignis“ gegenüber Dritten 
(Außenverpflichtung) oder sich selbst (Innenverpflichtung) voraus, das als Kriterium erfüllt sein muss. Außerdem 
dürfen sonstige Rückstellungen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen 
sind (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Rückstellungen nach § 36 GemHVO NRW i.V.m. § 88 GO NRW  

 
 

BILANZIELLE  
BEHANDLUNG 

 
RÜCKSTELLUNGEN 

FÜR 

Passivierungspflicht 

 
- Pensionen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften 
- Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für 

die Sanierung von Altlasten  
- Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach 

zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind  
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und 

aus laufenden Verfahren 
- Verpflichtungen für Zwecke, die durch andere Gesetze 

bestimmt wurden 
 

 
Passivierungswahlrecht 

 
- unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen  

Passivierungsverbot 
  
Sonstige Rückstellungen, die nicht durch Gesetz oder Ver-
ordnung zugelassen sind, z. B. 
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Die Rückstellungen nach § 36 GemHVO NRW i.V.m. § 88 GO NRW  

 
 

BILANZIELLE  
BEHANDLUNG 

 
RÜCKSTELLUNGEN 

FÜR 
-     künftige Umlagezahlungen der Gemeinde 
- Verpflichtungen im Rahmen des Gemeinde 
      finanzausgleichs  
- Verpflichtungen  aus der gemeindlichen Steuererhebung 
 

Abbildung 718 „Die zulässigen Rückstellungsarten“ 
 
Im Bilanzbereich „Rückstellungen“ dürfen nur die Rückstellungen in entsprechender Gliederung angesetzt wer-
den, die in § 36 GemHVO NRW näher bestimmt sind. Dazu zählen jedoch keine ungewissen Verbindlichkeiten im 
Rahmen des Finanzausgleichs, aus Umlagen und aus Steuerschuldverhältnissen. Die Einschätzung über eine 
mögliche Inanspruchnahme der Gemeinde oder eines vermutlichen Verlustes für die Gemeinde reicht nicht aus, 
um eine Rückstellung bilden zu können. Grundsätzlich muss ernsthaft und mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer 
Inanspruchnahme der Gemeinde oder mit einem Verlust gerechnet werden. 
 
In den Fällen, in denen bei der Gemeinde die Bedingungen für Rückstellungen vorliegen, sind entsprechende 
Rückstellungen zu bilden und zu bilanzieren. Dazu gilt der Grundsatz, dass Rückstellungen nur in Höhe des Be-
trages anzusetzen sind, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. In einem solchen Be-
wertungsspielraum beinhaltet die vernünftige Beurteilung die Prüfung von Chancen und Risiken unter Beachtung 
des Vorsichtsprinzips. Sie muss in sich schlüssig und willkürfrei sein, sodass das Ergebnis aus objektiven Gege-
benheiten logisch ableitbar ist. Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen gebildet werden dürfen, erge-
ben sich aus § 88 GO NRW i.V.m. § 36 GemHVO NRW.  
 
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden Rückstellungen sind in dem vom Innenministerium 
bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen den Kontengruppen 25 bis 28 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO 
NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 
6300). 
 
 
1.2.1.9.2 Der Rückstellungsspiegel 
 
Auf der Basis des NKF-Kontenrahmens und der verbindlichen Bilanzgliederung kann sich die Gemeinde durch 
einen Rückstellungsspiegel einen detaillierten Überblick über den Stand und die Veränderungen der Rückstellun-
gen zum Abschlussstichtag verschaffen. Durch das Aufzeigen des Gesamtbetrags am Ende des Vorjahres, der 
Veränderungen aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr und des Gesamtbetrags am Ende des Haushaltsjahres in 
Bezug auf die einzelnen Arten von Rückstellungen wird die Entwicklung der Rückstellungen der Gemeinde ver-
deutlicht. Die einzelnen Arten von gemeindlichen Rückstellungen können dabei, gegliedert nach Fristigkeiten, 
aufgezeigt werden.  
 
Ein solcher Rückstellungsspiegel trägt erheblich zur Übersichtlichkeit der in der gemeindlichen Bilanz angesetz-
ten Rückstellungen bei. Er kann aus örtlichen Erwägungen heraus dem Anhang im Jahresabschluss beigefügt 
werden, denn er macht die Wertansätze der Rückstellungen transparent und nachvollziehbar. Die Gemeinde 
kann das Schema des Rückstellungsspiegels auf ihre Bedürfnisse übertragen und ausgestalten (vgl. § 42 
GemHVO NRW). Sie  kann dazu auch weitere Zusatzinformationen geben. 
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1.2.1.10 Die Verbindlichkeiten 
 
Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten, z. B. 
aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistun-
gen, und verlangt bei den Krediten für Investitionen eine weitere Gliederung nach Gläubigern. Diese gemeindli-
chen Verbindlichkeiten sind in dem vom Innenministerium bekannt gegebenen verbindlichen NKF-Kontenrahmen 
den folgenden Kontengruppen zugeordnet worden:  
32 „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“, 33 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“,  
34 „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“, 35 „Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen“, 36 „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ und 37 „Sonstige Verbindlichkei-
ten“ zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 GemHVO NRW i.V.m. Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenmi-
nisteriums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Der Ansatz der Verbindlichkeiten der Gemeinde in der gemeind-
lichen Bilanz orientiert sich im Wesentlichen an den möglichen Arten von Verbindlichkeiten (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Verbindlichkeiten in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz 

 
 

VERBINDLICHKEITSARTEN 
 

UNTERGLIEDERUNG 
 

Anleihen 
 

(nach örtlichem Bedarf) 

 
Verbindlichkeiten  

aus Krediten für Investitionen 

 
-   von verbundenen Unternehmen 
-   von Beteiligungen 
-   von Sondervermögen 
-   vom öffentlichen Bereich 
-   vom privaten Kreditmarkt 
 

 
Verbindlichkeiten  

aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
 

(nach örtlichem Bedarf) 

 
Verbindlichkeiten  

aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen  
wirtschaftlich gleichkommen 

 

 
(nach örtlichem Bedarf) 

 
Verbindlichkeiten  

aus Lieferungen und Leistungen 
 

(nach örtlichem Bedarf) 

 
Verbindlichkeiten  

aus Transferleistungen 
 

(nach örtlichem Bedarf) 

 
Sonstige Verbindlichkeiten 

 
(nach örtlichem Bedarf) 

Abbildung 719 „Verbindlichkeiten in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz“ 
 
Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz ist zu berücksichtigen, dass im kameralistischen Rechnungswesen die 
Verbindlichkeiten als nicht für doppische Zwecke geeignet erfasst sind. Zum Zeitpunkt der kameralen Einbuchung 
einer Verbindlichkeit entsteht eine Soll-Stellung, und diese Soll-Stellung ist nicht identisch mit der doppischen 
Verbindlichkeit. Die Soll-Stellung entspricht eher dem „schwebenden Geschäft“ aus dem Handelsrecht und dieses 
ist nicht zu bilanzieren. Für die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist es erforderlich, vor der Übertragung von Ver-
bindlichkeiten aus dem kameralen Rechnungswesen in das doppische Rechnungswesen diese zu überprüfen, 
um sie zutreffend in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen.  
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1.2.1.11 Die passive Rechnungsabgrenzung 
 
Unter diesem Bilanzposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine 
bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (vgl. § 42 Absatz 3 GemHVO NRW). Dazu gehören z. B. Einnahmen 
für die Bereitstellung einer Grabstelle auf einem Friedhof. In solchen Fällen wird i.d.R. die erforderliche Zahlung 
für die Inanspruchnahme der Grabstelle über für mehrere Jahre im Voraus geleistet. Die erhaltene Zahlung ist 
wegen der Nutzung über einen vorher bestimmten Zeitraum von mehreren Jahren periodengerecht abzugrenzen. 
Nur der auf das aktuelle Haushaltsjahr bezogene Teil der Zahlung darf ergebniswirksam werden. Der übrige Teil 
ist bezogen auf die Folgeperioden durch die Einstellung in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzu-
grenzen und im Zeitverlauf anteilsmäßig aufzulösen.  
 
Die in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzende passive Rechnungsabgrenzung ist in dem vom Innen-
ministerium bekannt gegebenen NKF-Kontenrahmen der Kontengruppe 39 zugeordnet (vgl. § 27 Absatz 7 
GemHVO NRW i.V.m. den Nrn. 1.5.2 und 1.5.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 24.02.2005; SMBl. 
NRW. 6300). 
 
 
1.2.2 Der Anhang 
 
In Anlehnung an die Vorschriften über das kaufmännische Rechnungswesen enthält der Anhang zur Eröffnungs-
bilanz die besonderen Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen, die neben der Beschreibung eine Ergän-
zung, Korrektur und Entlastung von Bilanz bezwecken und deren Interpretation unterstützen sollen (vgl. § 44 
GemHVO NRW). In den Anhang gehören deshalb insbesondere auch Erläuterungen zu den verwendeten Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden (Absatz 1). Gleichzeitig sind im Anhang die Zusatzinformationen anzugeben, 
die für die Beurteilung der Eröffnungsbilanz eine besondere Bedeutung haben und zu einem besseren Verständ-
nis einzelner Sachverhalte führen.  
 
Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben vor-
gesehen. Die erforderlichen Informationen sollen im sachlichen Zusammenhang mit den Teilen der Eröffnungsbi-
lanz und ihrer Gliederung stehen. Bei der Erarbeitung ist der spätere Adressatenkreis (Rat, Bürgerinnen und 
Bürger) zu berücksichtigen. Um das zu vermittelnde Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde klar 
und verständlich darzustellen, sollen dem Anhang ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel beige-
fügt werden.  
 
 
1.2.3 Der Forderungsspiegel 
 
In Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen soll der Forderungsspiegel den Stand und die Entwick-
lung einzelner Posten des Anlagevermögens im Haushaltsjahr detailliert nachweisen (vgl. § 46 GemHVO NRW). 
Er ist daher entsprechend § 41 Absatz 3 Nummern 2.2.1 und 2.2.2 GemHVO NRW zu gliedern. Um die Änderun-
gen dieser Bilanzposten nachvollziehbar zu machen, ist dazu jeweils tabellarisch der Gesamtbetrag am Bilanz-
stichtag unter Angabe der Restlaufzeit, gegliedert in Betragsangaben für Forderungen mit Restlaufzeiten bis zu 
einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren sowie der Gesamtbetrag am Ende des vor-
herigen Haushaltsjahres anzugeben. Die Gemeinde kann dazu weitere Zusatzinformationen geben. Diese sollen 
die Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung aber nicht beeinträchtigen.  
 
 
1.2.4 Der Verbindlichkeitenspiegel 
 
Der Verbindlichkeitenspiegel löst die kamerale Übersicht über die Schulden ab (vgl. § 47 Absatz 1 GemHVO 
NRW). Er weist den Stand und die Entwicklung der Verbindlichkeiten detailliert nach. Um die Änderungen nach-
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vollziehbar zu machen, ist dazu jeweils tabellarisch der Gesamtbetrag am Bilanzstichtag unter Angabe der Rest-
laufzeit, gegliedert in Betragsangaben für Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis 
zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren sowie der Gesamtbetrag am Ende des vorherigen Haushaltsjahres 
anzugeben.  
 
Die Gliederung des gemeindlichen Verbindlichkeitenspiegels ist nach Gläubigern vorzunehmen, um die Struktur 
der Verschuldung der Gemeinde transparent zu machen. Ergänzend werden in dem Verbindlichkeitenspiegel 
auch die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, gegliedert nach Arten und unter Angabe des 
jeweiligen Gesamtbetrages, nachrichtlich ausgewiesen, um auch diese Verpflichtungen der Gemeinde offen zu 
legen. Zum Verbindlichkeitenspiegel kann die Gemeinde auch weitere Zusatzinformationen geben. Diese sollen 
die Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung aber nicht beeinträchtigen. 
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Beifügung des Lageberichts):  
 
1.3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 
geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird (vgl. § 48 GemHVO NRW). Über Vorgänge von besonderer Be-
deutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebe-
richt eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende 
Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für 
die künftige Entwicklung der Gemeinde und den zugrunde liegende Annahmen einzugehen.  
 
 
1.3.2 Die Funktionen des Lageberichts 
 
Der Lagebericht hat umfassende und vielfältige Funktionen. Er kann als ein strategisches Instrument der Steue-
rung der Gemeinde angesehen werden. Dabei gibt’s es für die äußere Gestaltung des Lageberichts, seinen Auf-
bau und Umfang keine besonderen Formvorgaben. Die Fülle der Informationen verlangt aber eine grundlegende 
Strukturierung. Die Gliederung des Lageberichts in einzelne Elemente muss deshalb dazu beitragen, dass dieser 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
der Gemeinde vermittelt.  
 
Zur Konkretisierung und Ausgestaltung des gemeindlichen Lageberichtes können Erfahrungen und Erkenntnisse 
aus der Berichterstattung der gemeindlichen Unternehmen und Einrichtungen genutzt werden, denn die Anforde-
rungen an den Lagebericht der Gemeinde stehen in Einklang mit dem Handelsrecht. Diese sind jedoch auf die 
Bedürfnisse einer Berichterstattung über das vergangene und zukünftige Handeln der Kernverwaltung der Ge-
meinde sachgerecht weiter zu entwickeln. Die Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Gemeinde kann dabei mithilfe betriebswirtschaftlicher Kennzahlen erfolgen. Es bleibt der Gemeinde aber über-
lassen, mit welchen Kennzahlen sie arbeiten will, um ihre wirtschaftliche Lage zu beurteilen. Den Informationsbe-
dürfnissen der Öffentlichkeit sowie der Aufsichtsbehörde ist in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen. 
 
 
1.3.3 Die Angaben der Verantwortlichen 
 
1.3.3.1 Allgemeine Zwecke 
 
Die Vorgabe in der Vorschrift, der gemeindlichen Eröffnungsbilanz einen Lagebericht entsprechend § 48 GemH-
VO NRW beizufügen, führt dazu, dass am Schluss des Lageberichtes der Gemeinde auch Angaben über die 
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Verantwortlichen in der Gemeinde gem. § 95 Absatz 2 GO NRW zu machen sind. Diese Angaben dienen dazu, 
Dritten gegenüber, insbesondere gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde, die Verantwortlichkeit 
für den Jahresabschluss hervorzuheben.  
 
Zu jedem Jahresabschluss sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands bzw. 
für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushalts-
jahr ausgeschieden sind, die folgenden Angaben zu machen,  
- Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, 
- der ausgeübte Beruf, 
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktien-

gesetzes, 
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form, 
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.   
Damit werden unter Namensnennung individualisierte Angaben von jedem Einzelnen des benannten Personen-
kreises gefordert, um Auskunft über seine persönlichen Verhältnisse zu erlangen.  
 
Unter die Angabepflicht fallen daher auch nur personenbezogene Mandate, die in vielfältiger Form ausgeübt 
werden. Daher können hier nur Beispiele aufgezählt werden, z. B. Aufsichtsratsmandate, Beiratsmandate, Ge-
schäftsführer- oder Vorstandstätigkeiten, Mitgliedschaften in einer Gesellschafterversammlung oder einer Ver-
bandsversammlung, Mitgliedschaften in Verwaltungsräten, Mitgliedschaften im Kreditausschuss von Sparkassen, 
Mitgliedschaften im Kuratorium von Stiftungen. 
 
Dazu ist ggf. auch die ausgeübte Funktion anzugeben, z. B. Mitglied oder Vorsitz im Aufsichtsrat. Das Innehaben 
von Aktien und die dadurch bestehende grundsätzliche Zugehörigkeit zur Hauptversammlung einer Aktiengesell-
schaft sind dagegen nicht angabepflichtig. Auch wenn die versammelten Aktionäre als Verbund dieses Organ 
bilden, ist dieses Gremium nicht personenbezogen wie die anderen Organe der Aktiengesellschaft, die allesamt 
nach Namen gebildet werden. Die Verbindung der einzelnen Personen (Aktionäre) zur Hauptversammlung wird 
nur durch das Innehaben von Aktien und nicht durch Namen, Ämter oder Funktionen bestimmt.  
 
Über die in der Vorschrift bestimmten Pflichtangaben wird auf mögliche typische Interessenkonflikte der Verant-
wortlichen hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung 
sind. Mit den Angaben soll die berufliche Belastung der verantwortlichen Personen aufgezeigt und deren Kompe-
tenz erkennbar gemacht werden. Ein Verzicht auf diese Angaben ist nicht zulässig. Auch besteht keine Schutz-
klausel, nach der in besonderen Fällen lediglich nur eingeschränkte Angaben gemacht werden dürfen, außer das 
Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder würde gefährdet.  
 
Weitere über die Pflichtangaben hinausgehende Angaben, z. B. Angaben über die Höhe der Entgelte für die 
Tätigkeit in Organen, werden im Zusammenhang mit dem im Lagebericht zu machenden Angaben nicht gefor-
dert. Die Angaben hängen nicht vom pflichtgemäßen Ermessen der betreffenden Personen ab, denn es kommt 
nicht darauf an, ob dieser Teil der gemeindlichen Berichterstattung zum Verständnis des Jahresabschlusses 
notwendig ist. Die zu machenden Angaben sind daher aus dem Blickwinkel der Adressaten des Jahresabschlus-
ses und nicht aus dem Blickwinkel der Organmitglieder zu betrachten und zu prüfen. 
 
 
1.3.3.2 Die Auskünfte der Ratsmitglieder nach § 43 GO NRW 
 
Nach der derzeitigen Rechtslage sind die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse verpflichtet, Auskünfte über 
ihre wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse zu geben, soweit das für die Ausübung ihres Mandats von 
Bedeutung sein kann. Dabei können Name, Anschrift, der ausgeübte Beruf sowie andere vergütete und ehren-
amtliche Tätigkeiten veröffentlicht werden (vgl. § 43 Absatz 3 GO NRW). Die Pflicht zu persönlichen Angaben, 
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öffentlich gemacht werden dürfen, wird durch die o.a. Vorschriften für den Bereich der gemeindlichen Haushalts-
wirtschaft näher bestimmt. Damit wird die notwendige Transparenz über mögliche Verflechtungen der Verantwort-
lichen in der Gemeinde gewährleistet, die Auswirkungen auf das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde 
haben können.  
 
 
1.3.4 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) 
 
Bei der Erstellung des Lageberichtes hat die Gemeinde auch die Kriterien zu beachten, die - aufbauend auf den 
für jede Informationsvermittlung geltenden Bedingungen - spezifizierte Anforderungen an den Lagebericht stellen. 
Sie werden als Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) bezeichnet (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Grundsatz  
der Richtigkeit 

 
Der Grundsatz verlangt eine der Realität entsprechende Darstellung der 
Angaben im Lagebericht, also eine Darstellung unter objektiver Betrach-
tung und Willkürfreiheit. 
 

Grundsatz  
der Vollständigkeit 

 
Der Grundsatz bedeutet, dass umfassend die wirtschaftliche Lage der 
Gemeinde, untergliedert in die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage, darzustellen ist und dazu alle erreichbaren Informationsquel-
len ausgeschöpft werden müssen. 
 

Grundsatz  
der Klarheit 

 
Dem Grundsatz soll durch verständliche und übersichtliche Informatio-
nen Rechnung getragen werden. Dazu gehört, dass die Gemeinde bei 
der Darstellung im Lagebericht auf die Allgemeinverständlichkeit zu 
achten hat, aber auch darauf, dass sein Inhalt für den Leser nachvoll-
ziehbar wird. Dem Lagebericht muss der Leser entnehmen können, auf 
welche Tatsachen sich die Analysen und Schlussforderungen für die 
Haushaltswirtschaft und die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzlage der Gemeinde stützen. Dabei muss die notwendige Übersicht-
lichkeit gewährleistet werden. 
 

Grundsatz  
der Informationsabstufung 

 
Nach dem Grundsatz muss der Umfang der möglichen Information 
gegenüber dem Leser beachtet werden, sodass abhängig von der Viel-
zahl der örtlichen Aufgaben zu berichten ist, d. h. Gemeinden mit einem 
umfangreichen Aufgabenkatalog müssen mehr Informationen bieten als 
Gemeinden mit einem kleineren Aufgabenkatalog. 

Grundsatz  
der Vergleichbarkeit 

 
Dem Grundsatz wird nachgekommen, wenn die Auswahlkriterien für die 
in den Lagebericht aufzunehmenden Informationen sowie die Darstel-
lungsform grundsätzlich auch in den folgenden Haushaltsjahren beibe-
halten werden. 
 

Grundsatz 
der Ausgewogenheit 

 
Nach dem Grundsatz ist über die Chancen und Risiken für die künftige 
Entwicklung der Gemeinde gleichermaßen und ausgewogen zu berich-
ten. Im Zusammenhang mit dem Grundsatz der Vorsicht soll die wirt-
schaftliche Lage der Gemeinde nicht zu pessimistisch dargestellt wer-
den. Auch gebietet dieser Grundsatz, die gemeindliche Situation nicht zu 
optimistisch darzustellen.   
 

 
Grundsatz der Wesentlichkeit 

 

 
Findet bei der Erstellung des Lageberichtes Anwendung.      
 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
 
Findet bei der Erstellung des Lageberichtes Anwendung.      
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Grundsatz der Vorsicht 
 
Vorbeugung und Vermeidung einer zu optimistischen Darstellung 
 

Abbildung 720 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL)“ 
 
 
1.3.5 Das Risikofrüherkennungssystem 
 
1.3.5.1 Allgemeine Sachlage 
 
Jede Gemeinde muss prüfen, ob sie ein Risikofrüherkennungssystem einrichtet, wie es für Eigenbetriebe vorge-
schrieben ist (vgl. § 10 Absatz 1 EigVO NRW), denn im Lagebericht soll auch über die Risiken, die die wirt-
schaftliche Lage der Gemeinde erheblich beeinflussen können, berichtet werden. Zur Risikofrüherkennung ge-
hören insbesondere die Risikoidentifikation und die Risikobewertung, die Maßnahmen der Risikobewältigung 
einschließlich der Risikokommunikation, die Risikoüberwachung bzw. die Risikofortschreibung und die Doku-
mentation (Risikomanagement).  
 
Durch die Gemeinde ist außerdem eine ständige Beobachtung möglicher Risikoquellen und ihre Veränderungen 
unerlässlich, z. B. der Geld- und Kreditmarkt, die Energiemärkte. Aber auch die Entwicklungen im Steuerrecht, 
europäische Entwicklungen sowie Veränderungen im allgemeinen Geschäftsverkehr können einen Anlass für 
Risiken und Chancen der Gemeinde bieten. Vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde verpflichtet ist, ihre Leis-
tungsfähigkeit zu erhalten und ihre stetige Aufgabenerfüllung zu sichern, ist ein Überwachungssystem, das es 
ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen für die Gemeinde frühzeitig zu erkennen, hilfreich. 
 
 
1.3.5.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR) 
 
Die Ziele und Zwecke sowie die Fragen der Einrichtung und Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems 
in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten der Gemeinde machen es sachlich erforderlich, die Grundsät-
ze, die sich für die Risikoüberwachung in der Betriebswirtschaftslehre und bei der Anwendung im kaufmänni-
schen Bereich entwickeln, von Anfang an auch im gemeindlichen Bereich in der Anwendung zu erproben. Sol-
che allgemeinen Grundsätze verhindern nicht, dass sich aus den örtlichen Besonderheiten der Gemeinden 
heraus noch zusätzliche, aber durchaus auch unterschiedliche Anforderungen an ein Risikofrüherkennungssys-
tem ergeben können. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR) werden in allgemeine und 
besondere Grundsätze untergliedert (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR) 

 
 

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE DER GOR 

Grundsatz  
der Gesetzmäßigkeit 

 
Der Grundsatz, der die Forderung nach der Kenntnis, Be-
achtung und entsprechender  Überwachung aller gesetzli-
chen und rechtlichen Regelungen umfasst. 
 

Grundsatz  
der  Ordnungsmäßigkeit  

und Systematik 

 
Der Grundsatz, der verlangt, dass das Risikoüberwachungs-
system klar und übersichtlich sein muss sowie einer Ord-
nung bzw. eine Struktur besitzen muss, damit z. B. der Ent-
stehungsbereich von Risiken eindeutig erkennbar wird. 
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Grundsatz  
der Wirtschaftlichkeit 

 
Der Grundsatz, damit die gewählten Maßnahmen die beste 
Alternative für die Gemeinde darstellen und Chancen und 
Risiken angemessen gegeneinander abgewogen werden.  
 

 
BESONDERE GRUNDSÄTZE DER GOR 

Grundsatz  
der Risikostrategiebestimmung 

 
Der Grundsatz, der Vorgaben verlangt, wie in der Gemeinde 
mit Risiken umzugehen ist, z. B. welche Risiken eingegan-
gen werden können, in welchem Verhältnis Chancen und 
Risiken zueinanderstehen sollen. 
 

Grundsatz der Einrichtung 
einer Organisationsstruktur 

 
Der Grundsatz, der verlangt, Strukturen und Systeme zu 
schaffen, anhand dessen sich die einzelnen Risikostrategie-
vorgaben umsetzen und ggf. neu ausrichten lassen. 
 

Grundsatz  
der vollständigen Risikoermittlung 

 
Der Grundsatz, der beinhaltet, dass das Risikoüberwa-
chungssytem so auszugestalten ist, dass möglichst alle 
Risiken aus sämtlichen Aufgabenbereichen der Gemeinde 
erfasst werden. 
 

Grundsatz  
der vorsichtigen Risikobewertung 

 
Der Grundsatz, der eine systematische Aufarbeitung der 
Grundlagendaten verlangt, sodass ihre Relevanz für die 
Risiken und Chancen der Gemeinde erkennbar wird. 
 

 
Grundsatz  

der Wesentlichkeit 

 
Der Grundsatz, der verlangt, die Informationen aus den 
gesammelten und bewerteten gemeindlichen Daten auf den 
wesentlichen Kern hinsichtlich der ermittelten Risiken zu 
beschränken und eine Überfrachtung zu vermeiden. 
 

Grundsatz  
der Kommunikation 

 
Der Grundsatz, der verlangt, gemeindeintern die Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass risikobehaftete Sachverhalte 
zeitnah der Verwaltungsführung zur Kenntnis gelangen, ggf. 
je nach Risikosachverhalt eine Abstufung nach sachlichen 
Risikoklassen zuzulassen.  
 

Grundsatz  
der Dokumentation 

 
Der Grundsatz, der verlangt, dass sämtliche ergriffenen 
Maßnahmen in Schriftform niedergelegt oder in der Daten-
verarbeitung dokumentativ erfasst werden, um die Einhal-
tung von Überwachungsmaßnahmen zu gewährleisten bzw. 
sicherzustellen und einer Nachweispflicht zu genügen. 
 

Grundsatz  
der Stetigkeit 

 
Der Grundsatz, der eine Stetigkeit der Methoden zur Ermitt-
lung risikorelevanter Sachverhalte verlangt, um einen Ver-
gleich in einer Zeitreihe zu ermöglichen, sodass Abweichun-
gen im Zeitablauf und die hierfür maßgeblichen Erwägungen 
erkennbar und nachvollziehbar werden. 
 

Abbildung 721 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung (GoR)“ 
 
Die besonderen Grundsätze füllen die Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung eines Risikoüberwachungs-
systems durch die Gemeinde weiter aus. 
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1.3.5.3 Die Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems 
 
1.3.5.3.1 Allgemeine Inhalte 
 
Die Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten der Ge-
meinde, z. B. von der Gemeindegröße, der Organisation der Verwaltung, der haushaltswirtschaftlichen Lage. 
Daraus können sich unterschiedliche Anforderungen an ein solches System ergeben, in dem alle Aufgabenbe-
reiche zu berücksichtigen sind. Es sind keine konkreten landesweiten Systemvorgaben sachgerecht, denn die 
Beantwortung der Frage nach dem Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Risikos hängt von der Risikoakzeptanz 
in der einzelnen Gemeinde ab.  
 
Für die Wirksamkeit und den Erfolg eines Risikofrüherkennungssystems ist daher die in der Gemeinde vorhan-
dene Risikokultur und Risikopolitik sowie das vorhandene Risikobewusstsein von wesentlicher Bedeutung. Die 
Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems muss unter der Abwägung von Vor- und Nachteilen sowie 
den Besonderheiten der Gemeinde nachvollziehbar gemacht werden. Für die Gemeinde besteht die Möglich-
keit, ein Risikofrüherkennungssystem in weiteren Entwicklungsschritten in ein „konzernweites“ Risikofrüherken-
nungssystem zu überführen. Die daneben ggf. bestehenden Verpflichtungen der Unternehmen und Einrichtun-
gen der Gemeinde, jeweils auch ein eigenes Risikofrüherkennungssystem einzurichten, bleiben dabei unberührt 
(vgl. § 10 Absatz 1 EigVO NRW). Das Risikofrüherkennungssystem muss zudem dokumentiert werden.  
 
 
1.3.5.3.2 Besondere Inhalte 
 
Die Ausgestaltung eines gemeindlichen Risikofrüherkennungssystems sollte sich an der Art und dem Umfang 
sowie der Struktur der von der Gemeinde übernommenen Risiken, aber auch an der örtlichen Risikosteuerung 
orientieren. So gilt es u.a., die mit dem Risikofrüherkennungssystem verbundenen Aufgaben klar zu definieren 
und gegeneinander abzugrenzen, die Verantwortlichkeiten innerhalb der gemeindlichen Verwaltung im Einzel-
nen festzulegen und die Effektivität und Effizienz des eingerichteten Systems einer regelmäßigen Überwachung 
zu unterziehen. Es sollte zudem sichergestellt werden, dass geeignete Verfahren benutzt werden, um wesentli-
che Risiken frühzeitig zu erkennen. Auch müssen zeitnahe Anpassungen möglich sein, wenn sich externe 
und/oder interne Rahmenbedingungen verändert haben.  
 
Die vorzunehmende Risikobewertung durch die Gemeinde sollte mit den zugrunde gelegten Annahmen und 
Daten sowie den daraus gezogenen Schlussfolgerungen ausreichend dokumentiert werden. Die gemeindliche 
Risikosteuerung umfasst dabei die von der Gemeinde getroffenen Maßnahmen über den Umgang mit den ermit-
telten Risiken sowie die Festlegung und Bemessung der Übernahme von Risiken durch die Gemeinde unter 
Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Daraus folgt insgesamt, dass die Ergebnisse eines 
Risikofrüherkennungssystems nicht im Widerspruch zur Geschäftstätigkeit der Gemeinde stehen sollen. 
 
 
1.3.5.4 Die Einbeziehung in die Jahresabschlussprüfung 
 
Das gemeindliche Risikofrüherkennungssystem ist zudem auch ein Gegenstand der Jahresabschlussprüfung, 
bei der es zu beurteilen gilt, ob das eingerichtete System und dessen Umsetzung mit dem Umfang, der Art und 
der Komplexität der von der Gemeinde eingegangenen Risiken in Einklang steht und angemessen ist. Dazuge-
hört auch die interne Berichterstattung im Rahmen des örtlichen Risikomanagements sowie dessen Überwa-
chung. Der Abschlussprüfer soll daher im Prüfungsbericht zum gemeindlichen Jahresabschluss auch auf die 
wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung des gemeindlichen Risikofrüherkennungssystems eingehen. 
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2. Zu Absatz 2 (Inventur vor Aufstellung der Eröffnungsbilanz): 
 
2.1 Allgemeine Vorgaben 
 
Die Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik zur Doppik wird wie der Beginn der Geschäftstätig-
keit der Gemeinde bewertet. Daher muss – wie auch im Handelsrecht für den Kaufmann vorgesehen – der Auf-
stellung der Eröffnungsbilanz eine Aufzeichnung der Vermögensgegenstände und Schulden durch eine Inventur 
durch die Gemeinde vorausgehen. Das Ergebnis daraus ist das Inventar als Darstellung aller durch die Inventur 
aufgenommen Vermögensgegenstände und Schulden nach Menge, Art und Wert, soweit diese nach den Vor-
schriften zu erfassen sind. Da eine solche Inventur zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres durchzuführen ist, 
reicht in den Vorschriften zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz die Verweisung auf die Vorschriften über die Inven-
tur und das Inventar in § 28 und 29 GemHVO NRW aus. 
 
 
2.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI) 
 
2.2.1 Allgemeine Zwecke 
 
Bei der Inventur für die Eröffnungsbilanz sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu beachten. Die 
Inventurunterlagen und das Inventar sind Bestandteile der Rechnungslegung. Die Inventur muss die gleichen 
formalen Grundsätze erfüllen wie das übrige Rechnungswesen. Das nachfolgende Schema soll den Zusammen-
hang zwischen der Bilanz, dem Inventar und der Inventur verdeutlichen (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Grundsätze für Inventur, Inventar und Bilanz 

 
 

INVENTUR 
  

INVENTAR 
  

BILANZ 
 

Bestandsaufnahme 
  

Bestandsverzeichnis 
  

Vermögensstatus 
 
1. Lückenlose 
 
2. mengen- und 
    wertmäßige 
 
3. Erfassung der  
    Vermögensgegen- 
    stände und 
    Schulden 
 
4. zu einem bestimm-
ten 
    Zeitpunkt 
 
5. durch Inaugen-
schein- 
    nahme (messen,  
    zählen usw. 
 

 
 

 
 
 

Ergebnis 
der 

Inventur 
geht ein 

ins 
Inventar 

 
1. Mengen- und wertmäßige 
 
2. Einzeldarstellung der 
    Vermögensgegenstände 
    und Schulden 
 
3. in einer geordneten 
    Zusammenstellung 
 
4. zu einem bestimmten  
    Zeitpunkt 
 

 
 
 
 
 
 

Überleitung  
aus dem 
Inventar 

in die 
Bilanz 

 
1. Wertmäßige 
    Darstellung 
 
2. mit betragsmäßiger 
    Zusammenfassung 
    gleichartiger Posten 
 
3. als Gegenüberstellung 
    von Vermögen und 
    Schulden und  
    Eigenkapital 
 
4. zu einem Stichtag 
 
5. unter Fortschreibung 
    der Werte aus laufenden 
    Aufzeichnungen 
  

Abbildung 722 „Die Grundsätze für Inventur, Inventar und Bilanz“ 
 
Auf eine Erfassung zu verzichten, weil ggf. kein Ansatz in der Bilanz erfolgen wird, ist für sich allein kein Grund, 
bestimmte Vermögensgegenstände aus der Inventur auszuschließen. Es sollen aber wirtschaftliche Gesichts-
punkte bzw. der Aufwand der Erfassung aller Vermögensgegenstände bei der Bestimmung des Inventurumfan-
ges sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI) Berücksichtigung finden. Folgende Grundsätze gehö-
ren dazu (vgl. Abbildung). 
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Die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur (GoI) 
 

 
GRUNDSATZ 

 
INHALTE 

Grundsatz  
der Vollständigkeit  

der Bestandsaufnahme 

 
Nach diesem Grundsatz muss als Ergebnis der Inventur ein Ver-
zeichnis (Inventar) vorliegen, das sämtliche Vermögensgegenstän-
de und Schulden enthält. Bei der Erfassung sind daher die für die 
Bewertung relevanten Informationen mit zu erfassen. 
  

Grundsatz  
der Richtigkeit  

der Bestandaufnahme 

 
Nach diesem Grundsatz sind bei allen zulässigen Inventurverfahren 
sind die Art und die Menge sowie der Wert der Vermögensgegen-
stände und der Schulden zweifelsfrei festzustellen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, ob es sich um physisch erfassbare oder nicht 
physisch erfassbare Vermögensgegenstände handelt. 
 

 
Grundsatz 

der Einzelerfassung  
der Bestände 

 
Nach diesem Grundsatz sind die Vermögensgegenstände und die 
Schulden einzeln nach ihrer Art, nach ihrer Menge und ihrem Wert 
zu erfassen. Dabei sind eine Stichprobeninventur, die Festbewer-
tung und die Gruppenbewertung zulässig. 
 

Grundsatz 
der Dokumentation  

und Nachprüfbarkeit 

 
Nach diesem Grundsatz ist die Durchführung der Inventur in einem 
Inventurrahmenplan zu dokumentieren. Die Ergebnisse der Inventur 
sind in Zähllisten nachzuweisen. Diese Unterlagen müssen für 
einen sachverständigen Dritten in einer angemessenen Zeit nach-
prüfbar sein. 
 

Grundsatz  
der Wirtschaftlichkeit 

 
Nach diesem Grundsatz muss der Aufwand, der im Rahmen der 
Durchführung der Inventur zu erwarten ist, in einem angemessenen 
Verhältnis zu den erwartenden Ergebnissen stehen. Zulässige 
Vereinfachungen bei der Inventur sind in die Beurteilung einzube-
ziehen. 
 

Abbildung 723 „Die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur“ 
 
Bei der Aufnahme des Vermögens und der Schulden der Gemeinde unterscheidet man die körperliche Inventur, 
die Beleginventur und die Buchinventur. Beim Vorhandensein von körperlichen Vermögensgegenständen erfor-
dern die Grundsätze eine körperliche Bestandsfeststellung, bei der das Vorhandensein, die Art, die Menge und 
die Beschaffenheit durch tatsächliche Inaugenscheinnahme durch die aufnehmenden Personen überprüft und 
physisch aufgenommen wird. Nur durch eine sorgsame Inventur unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Inventur können auch mögliche vorhandene Beschädigungen oder andere wertmindernde Verhältnisse fest-
gestellt und eine Aussage über den Zustand und den Instandsetzungsbedarf der Vermögensgegenstände ge-
macht werden, sodass ein zutreffendes Inventar von der Gemeinde erstellt werden kann. Die Grundsätze ord-
nungsmäßiger Inventur werden nachfolgend erläutert. 
 
 
2.2.2 Die Vollständigkeit der Bestandsaufnahme 
 
Als Ergebnis der Inventur muss ein Verzeichnis (Inventar) vorliegen, das sämtliche Vermögensgegenstände und 
Schulden enthält. Bei der Erfassung der Vermögensgegenstände sind alle für die Bewertung relevanten Informa-
tionen (qualitativer Zustand, Beschädigungen und Mängel, verminderte oder fehlende Verwertbarkeit) festzuhal-
ten. Doppelerfassungen und Erfassungslücken müssen bereits bei der Inventurplanung ausgeschlossen werden.  
Für den Bereich der Schulden sind insbesondere die Vollständigkeit der Rückstellungen sicherzustellen sowie ein 
Überblick über die wesentlichen Risiken sicherzustellen. Dies führt dazu, dass neben den Vermögensgegenstän-



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 53 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2723 

den und Schulden auch alle sonstigen wichtigen Verträge bekannt und erfasst sind. Vollständig abgeschriebene, 
aber noch genutzte Vermögensgegenstände sind mit einem Erinnerungswert nachzuweisen. 
 
 
2.2.3 Die Richtigkeit der Bestandsaufnahme 
 
Bei allen Inventurverfahren sind Art, Menge und Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden zwei-
felsfrei festzustellen. Welches Inventurverfahren Anwendung findet, hängt im Wesentlichen davon ab, ob es sich 
um physisch erfassbare Vermögensgegenstände (körperliche Inventur) oder um nicht physisch erfassbare Ver-
mögensgegenstände (Buch- oder Beleginventur) handelt. Zulässige Inventurvereinfachungsverfahren sind in 
Einzelfällen anwendbar. Bei der Inventur findet daher auch das Vier-Augen-Prinzip Anwendung. Auch muss eine 
ausreichende Sachkunde der Aufnehmenden sichergestellt werden. 
 
 
2.2.4 Die Einzelerfassung der Bestände 
 
2.2.4.1 Allgemeine Bedingungen 
 
Grundsätzlich sind alle Vermögensgegenstände und Schulden einzeln nach Art, Menge und Wert durch eine 
Inaugenscheinnahme, d.h. i.d.R. durch eine körperliche Inventur, zu erfassen, soweit nicht andere Inventurformen 
zulässig sind. Die Stichprobeninventur ist nur ausnahmsweise möglich. Andererseits sind bei der Erfassung der 
Vermögensgegenstände und Schulden die dafür vorgesehenen Bewertungsvereinfachungsverfahren, z. B. Fest-
bewertung oder Gruppenbewertung, zu berücksichtigen. 
                                                                                       
 
2.2.4.2 Die Stichprobeninventur 
 
Eine Stichprobeninventur, die auf anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren beruhen muss, ist zulässig, 
wenn die Grundsätze der Richtigkeit und der Vollständigkeit eingehalten werden. Der Aussagewert muss daher 
demjenigen einer vollständigen Aufnahme gleichkommen. Der mit der Stichprobeninventur verbundene Vorberei-
tungsaufwand kann dazu führen, dass eine Rationalisierungswirkung nicht vorhanden und ein Einsatz deshalb 
nicht sinnvoll ist. 
 
 
2.2.4.3 Die Festbewertung 
 
Die Bildung von Festwerten ist für den Bereich des Sachanlagevermögens sowie für den Bereich der Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffe sowie der Waren möglich (vgl. § 34 Absatz 2 GemHVO NRW). Bei der Festbewertung handelt 
es sich um eine Erleichterung, da eine Ausnahme von der Pflicht zur jährlichen Bestandsaufnahme eingeräumt 
wird. Vor der erstmaligen Bildung eines Festwertes im Bereich des gemeindlichen Sachanlagevermögens sowie 
der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und der Waren ist eine Inventur (ggf. auf der Basis von Schlüsselgrößen) 
durchzuführen.  
 
 
2.2.4.4 Die Gruppenbewertung 
 
Die Gruppenbewertung kann auf gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens (Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe, Waren) angewandt werden (vgl. § 34 Absatz 3 GemHVO NRW). Darüber hinaus ist eine Grup-
penbewertung für den Bereich des beweglichen Anlagevermögens, des Umlaufvermögens sowie der Schulden 
möglich, wenn eine Gleichartigkeit oder eine annähernde Gleichwertigkeit vorliegt. Die Gruppenbewertung stellt 
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eine Vereinfachung bei der Bewertung dar. Die zusammengefassten Gruppen dürfen mit dem gewogenen Durch-
schnittswert angesetzt werden. Die Zusammenfassung ist auch im Inventar und bei der Inventur möglich. 
 
 
2.2.5 Dokumentation und Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme 
 
Die Vorgehensweise der Inventur ist im Inventurrahmenplan und die Ergebnisse der Inventur in Zähllisten und 
Inventarlisten zu dokumentieren. Ein sachverständiger Dritter muss sich innerhalb angemessener Zeit einen 
Überblick über die Vorgehensweise und die Ergebnisse der Inventur verschaffen können. Hieraus ergibt sich, 
dass die Unterlagen über die Inventur und die hierzu ergangenen Anweisungen und Organisationsregelungen 
sicher und geordnet aufzubewahren sind. Die Aufbewahrungsfrist für Belege zur Inventur ist auf mindestens 6 
Jahre festgesetzt. Die Frist für das Inventar beträgt 10 Jahre.  
 
 
2.2.6 Der Grundsatz der Klarheit 
 
Bei der Inventur muss die Gemeinde durch die Gestaltung der Unterlagen in Form von klaren Bezeichnungen und 
Abgrenzungen der einzelnen Vermögensgegenstände der Gemeinde gewährleistet werden, dass die einzelnen 
erfassten Positionen und Posten eindeutig voneinander zu trennen sind. Die erfassten Sachverhalte müssen in 
den Inventurunterlagen so dargestellt sein, dass sachverständige Dritte die Erfassung in angemessener Zeit 
nachvollziehen können.     
 
 
2.2.7 Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
 
Der Aufwand, der im Rahmen der Durchführung der Inventur erforderlich ist, muss in angemessener Relation zu 
den zu erwartenden Ergebnissen stehen. Zulässige Vereinfachungen, z. B. verlegte oder laufende Inventur für die 
Eröffnungsbilanz unter Berücksichtigung des Stichtages, Abweichungen vom vorrangigen Grundsatz der Einzel-
bewertung, z. B. Festbewertung und Einschränkungen bei der geforderten Genauigkeit, z. B. Grundsatz der Voll-
ständigkeit, sind bereits bei der Inventurplanung zu prüfen und zu berücksichtigen.  
 
In diesem Zusammenhang muss örtlich beurteilt werden, ob das im Vergleich zu einer genaueren Erfassung 
entstehende Abweichungsrisiko im Sinne des Ergebnisses tragfähig ist. Dabei findet als Prüfungsgrundsatz auch 
der Grundsatz der Wesentlichkeit Anwendung, denn es ist abzuwägen, ob durch den aus Wirtschaftlichkeitsgrün-
den geringeren Aufwand möglicherweise Informationen weggelassen werden oder eine fehlerhafte Darstellung 
entsteht, durch die zu treffende wirtschaftliche Entscheidungen der Adressaten des gemeindlichen Jahresab-
schlusses beeinflusst werden können. Im Zweifelsfall ist erforderlich, zutreffende Informationen über die Abwei-
chung zu erhalten, sodass ggf. für die notwendig gewordene Entscheidung eine überschlägige Ermittlung erfor-
derlich werden kann. 
 
 
2.3 Die Durchführung der Inventur 
 
2.3.1 Inhalte der Inventur 
 
Das Inventurverfahren für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist davon abhängig, ob der Vermögensgegenstand 
physisch erfassbar ist oder nicht. Die physisch erfassbaren Vermögensgegenstände sind grundsätzlich durch 
eine körperliche Inventur aufzunehmen, d. h. diese Vermögensgegenstände sind in Augenschein zu nehmen und 
in Zähllisten zu erfassen. Dabei ist insbesondere wegen möglicher vorhandener Beschädigungen oder anderen 
wertmindernden Verhältnissen auch eine Aussage über den Zustand und den Instandsetzungsbedarf der Vermö-
gensgegenstände zu machen.  
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Diese Inaugenscheinnahme ist erforderlich, damit nur Vermögensgegenstände, die tatsächlich vorhanden sind, in 
das Inventar aufgenommen werden. Diese Informationen über gemeindliche Vermögensgegenstände sind grund-
sätzlich nur mit einer körperlichen Bestandsaufnahme erreichbar. Allerdings ist dies nur bei materiellen Vermö-
gensgegenständen möglich, denn immaterielle Vermögensgegenstände, Forderungen, Bankguthaben und Ver-
bindlichkeiten lassen sich nicht durch eine körperliche Inventur erfassen.  
 
Vor diesem Hintergrund ist für die Inventur für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz bestimmt worden, dass die 
Vorschrift des § 29 Absatz 1 GemHVO NRW, die eine alleinige Buch- oder Beleginventur auch für physisch er-
fassbare Vermögensgegenstände zulässt, keine Anwendung findet. Dies hat grundsätzlich zur Folge, dass das 
Inventar für die Eröffnungsbilanz nicht allein auf der Grundlage vorhandener Verzeichnisse über Bestand, Art, 
Menge und Wert an Vermögensgegenständen oder anhand von Bestandskonten (kamerale Anlagenachweise) 
aufgestellt werden darf.  
 
Einer Inaugenscheinnahme zur Feststellung des Vorhandenseins der gemeindlichen Vermögensgegenstände 
zum Stichtag der Eröffnungsbilanz bedarf es auch dann, wenn über die bei der Gemeinde vorhandenen Vermö-
gensgegenstände allgemein ein Nachweis geführt wurde, in dem der Bestand sowie die Zu- und Abgänge ord-
nungsgemäß und zeitnah erfasst worden sind. Die Gewichtung der Einführung des NKF als Neubeginn der Ver-
mögenswirtschaft der Gemeinde erfordert diese Vorgehensweise durch die Gemeinde. Damit wird ausgeschlos-
sen, dass die erste Inventur der Gemeinde als ausschließliche Beleginventur oder Buchinventur durchgeführt wird 
und die Ordnungsmäßigkeit der Vermögensnachweisführung gewährleistet.  
 
Die Gemeinden haben jedoch bisher lediglich Bestandsverzeichnisse über Grundstücke, grundstücksgleiche 
Rechte und bewegliche Sachen (§ 37 GemHVO -a.F.-) und Nachweise über Forderungen aus Geldanlagen und 
Darlehen sowie über Beteiligungen und Wertpapiere (§ 38 GemHVO -a.F.- führen müssen. Daher wird davon 
ausgegangen, dass sie über keine aktuellen Unterlagen über ihre Vermögensgegenstände verfügen, aus denen 
für jeden Vermögensgegenstand die Bezeichnung, der Tag der Anschaffung oder Herstellung, die Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten, die Abschreibungen, der jeweilige Stichtagswert und ein eventueller Abgang ersichtlich 
sind.  
 
Auch bei einem Vorhandensein derartige Unterlagen kann wegen der besonderen Bedeutung der ersten Inventur 
für die Gemeinden nicht auf eine Überprüfung des Vorhandenseins der Vermögensgegenstände und eine Fest-
stellung von vorgenommenen Veränderungen, von vorhandenen Beschädigungen oder Mängel an diesen Ge-
genständen (Inaugenscheinnahme) verzichtet werden. Dies hat sich auch bei den Inventurarbeiten der Modell-
kommunen bestätigt.  
 
 
2.3.2 Das Inventurverfahren 
 
Bei der Inventur der Gemeinde für die Eröffnungsbilanz soll grundsätzlich eine körperliche Inventur für alle phy-
sisch erfassbaren Vermögensgegenstände erfolgen. Eine solche Inventur ist wegen der Wirkungen der Eröff-
nungsbilanz auf die künftige Haushaltswirtschaft der Gemeinden auch geboten. Auch bei dieser Inventur können 
die zulässigen Inventurvereinfachungsverfahren zur Anwendung kommen. Der Aufwand für die Inventur (Form 
und Umfang der Inventurarbeiten) ist zudem von den örtlichen Grundlagen, z. B. gemeindliche Bestandverzeich-
nisse und Nachweise, abhängig. Die erste Inventur der Gemeinde darf jedoch auch nicht unter dem Gesichts-
punkt der Wirtschaftlichkeit auf eine ausschließliche Beleg- oder Buchinventur „vereinfacht“ bzw. reduziert wer-
den.  
 
Die der Gemeinde vorliegenden Belege bzw. Bestandsverzeichnisse und Nachweise sollen möglichst die Aus-
gangsgrundlage und die Basis für die erste Inventur bilden. Dafür muss die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
vorhandenen Daten im Rahmen dieser Inventur überprüft werden. Die Inventur muss daher neben dem Erfassen 
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der Vermögensgegenstände (Bestandsprüfung) auch deren Inaugenscheinnahme beinhalten. Sie muss aber 
nicht zwingend immer in Form von Zählen und Messen, z. B. bei Gebäuden und Straßen, oder Wiegen, z. B. bei 
Vorräten, vorgenommen werden.  
 
Eine Voraussetzung für die Bestimmung der Art der einzelnen Vermögensgegenstände ist eine ausreichende 
Sachkunde der Aufnehmenden. Insbesondere, wenn die Inaugenscheinnahme auch unter fachtechnischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt, kann vielfach auf das übliche Messen und Wiegen oder Ähnliches ver-
zichtet werden. Dadurch kann sich eine besondere Form einer Inventur herausbilden, die systematisch zwischen 
einer handelsrechtlichen körperlichen Inventur und einer Beleginventur einzuordnen wäre. Diese besondere Art 
der gemeindlichen Inventur für die Eröffnungsbilanz steht mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Inventur (GoI) 
in Einklang und wird als eine Kombination zwischen den Grundformen der Inventurverfahren durchgeführt.  
 
Zu jeder Zeit muss es aber einem sachverständigen Dritten möglich sein, den Zählvorgang und die Eintragungen 
in den Zähllisten nachzuvollziehen. Sofern die körperliche Inventur als wirtschaftlich nicht vertretbar angesehen 
wird, muss abgewogen werden, ob die Bestände von Vermögensgegenständen aus Belegen entnommen werden 
können. Auf die grundsätzliche Inaugenscheinnahme darf aber, insbesondere aus Gründen der Bewertung, z. B. 
Feststellung des Instandhaltungsbedarfs zur Abwertung oder Rückstellungsbildung nicht verzichtet werden.  
 
Für das Inventurverfahren werden den Gemeinden notwendige Gestaltungsspielräume eröffnet, sowohl in Form 
von Vereinfachungen als auch bei der zeitlichen Gestaltung der Inventur. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist 
dabei immer einzubeziehen. So können durch eine örtliche Abwägung unter Beachtung der §§ 29 und 56 GemH-
VO NRW bereits eine Vielzahl von Verfahrensvereinfachungen angewandt werden. Insofern wird auf die dortigen 
Erläuterungen zur Inventur verwiesen. Es ist aber vor jeder Vereinfachung eine Abwägung zwischen der Ge-
samtbedeutung und der Erheblichkeit der vorgesehenen Vereinfachung vorzunehmen.  
 
Insbesondere bei der Inventur vor der Eröffnungsbilanz ist auf die Festlegung der zeitlichen Ausgestaltung der 
Inventur verzichtet worden. Schon allein die Übergangsfrist, in der eine schrittweise Umstellung des gemeindli-
chen Rechnungswesens möglich ist, erfordert, dass die Inventur für die Eröffnungsbilanz auch stückweise erstellt 
werden kann, bedingt aber auch, dass stichtagsbezogen eine vorherige Überprüfung stattfinden muss. Die Inven-
tur kann also laufend aufgebaut werden. Nur so wird es überhaupt vielen Gemeinden möglich sein, alle Vermö-
gensgegenstände sachgerecht zu erfassen und zu bewerten.  
 
Es ist vor Ort jedoch sicherzustellen, dass zum Stichtag der Eröffnungsbilanz nur Vermögensgegenstände bewer-
tet werden, die zu diesem Zeitpunkt auch noch vorhanden sind. Es dürfen also auch durch eine „laufende“ Inven-
tur keine Abweichungen zwischen der tatsächlichen Bestandsaufnahme und dem zum Bilanzstichtag vorliegen-
den Buchbestand entstehen.     
 
 
2.4 Die Aufstellung des Inventars 
 
Der Wert der einzelnen in der Inventur zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres erfassten Vermögensgegen-
stände und Schulden ist anzugeben (Inventar) und dient der zutreffenden Darstellung der Vermögens- und 
Schuldenlage der Gemeinde in der Eröffnungsbilanz. Das Inventar ist daher zeitnah zum Stichtag 1. Januar (Er-
öffnungsbilanzstichtag) aufzustellen und bildet die Grundlage für die aufzustellende Bilanz und den Anhang. Die 
Vorschrift enthält aber keine Formvorschriften über das Inventar.  
 
Die Beachtung der GoB bei der Aufstellung des Inventars verlangen aber eine Klarheit, Übersichtlichkeit und 
Nachvollziehbarkeit in der Darstellung, sodass die Gliederung des Inventars diesen Anforderungen entsprechen 
muss. Wegen der aus dem Inventar vorzunehmenden Überleitung in die Bilanz bietet sich für das Inventar eine 
Gliederung entsprechend der gemeindlichen Eröffnungsbilanz an.  
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Nach Prüfung und Kontrolle der Zähllisten und der Übertragung in die Inventarliste sind durch die Bewertung der 
einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden die vorläufigen Bilanzwerte unter Beachtung der Bilanzierungs-
grundsätze zu ermitteln. Dabei müssen bis zur endgültigen Aufstellung der Eröffnungsbilanz alle bewertungsrele-
vanten Informationen Berücksichtigung finden. Es besteht deshalb auch eine grundsätzliche Verpflichtung im 
Rahmen der örtlich bestimmten Verantwortlichkeiten, dass in den Inventarlisten dargestellte Ergebnis zu unter-
zeichnen bzw. der jeweiligen Verantwortlichen die einzelnen Teile des Inventars zu unterzeichnen.    
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 54 
Ermittlung der Wertansätze 

 
(1) 1Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz ist auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten 
Zeitwerten durch geeignete Verfahren vorzunehmen. 2Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und 
Schulden finden die §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 entsprechende Anwendung, soweit nicht nach den §§ 55 
und 56 zu verfahren ist. 3Dabei ist bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeit-
lich begrenzt ist, die Restnutzungsdauer festzulegen.  
 
(2) Bei der Bewertung von Vermögensgegenständen dürfen Sachverhalte, für die Rückstellungen nach § 36 ge-
bildet werden, nicht wertmindernd berücksichtigt werden. 
 
 
Erläuterungen zu § 54:  
 
I. Allgemeines 
 
Zu Beginn des NKF als neuem Rechnungswesen ist ein realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und 
Schuldenlage der Gemeinde zu schaffen. Daraus ergibt sich, die Anforderung, für den Ansatz der Vermögensge-
genstände in der Eröffnungsbilanz stichtagsbezogen vorsichtig geschätzte Zeitwerte zu ermitteln (vgl. § 92 Ab-
satz 3 GO NRW). Die Ermittlung der Wertansätze für die Vermögensgegenstände und Schulden muss zudem 
durch geeignete Verfahren sowie unter Beachtung bestimmter Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung, 
die auch für den Dauerbetrieb gelten, vorgenommen werden.  
 
Damit wird von vornherein die Stetigkeit in der Bewertung gewährleistet. Auch die Restnutzungsdauer der ab-
nutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wird dadurch an den Regelungen für den Dauerbetrieb 
orientiert. Außerdem wird sichergestellt, dass beim Ansatz gemeindlicher Vermögensgegenstände in der ge-
meindlichen Bilanz nicht nur der jeweilige Wert aus der Bewertung ausschlaggebend ist, sondern ggf. auch für 
vorhandene Mängel oder Schäden gesondert zu bilanzieren sind, z. B. durch besondere Rückstellungen. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Ermittlung von Wertansätzen für die Eröffnungsbilanz): 
 
1. 1 Zu Satz 1 (Ermittlung des vorsichtig geschätzten Zeitwertes): 
 
Durch die getroffene Regelung wird sichergestellt, dass die Gemeinden innerhalb des Landes die Vermögensbe-
wertung einheitlich vornehmen. Die Vorschrift sieht daher vor, die Wertermittlung für die Eröffnungsbilanz auf der 
Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten vorzunehmen. Das D-Mark-Bilanzgesetz hat dieser Regelung 
als Vorbild gedient. Der vorsichtig geschätzte Zeitwert ist als Oberbegriff und Zielbestimmung einzuordnen. Er 
kann auf verschiedene Weise, d.h. anhand unterschiedlicher Bewertungsverfahren ermittelt werden. So ist die 
Ermittlung auf der Basis des Verkehrswertes, des Wiederbeschaffungswertes, des Wiederbeschaffungszeitwertes 
wie auch der Anschaffungs- oder Herstellungskosten denkbar.  
 
Die Regelung wird von den Modellkommunen mitgetragen, die die Erfassung und Bewertung von Vermögen der 
Gemeinde nach dem vorsichtig geschätzten Zeitwert erprobt haben. Die Regelung geht davon aus, dass die 
Eröffnungsbilanz am Beginn der doppischen Rechnungslegung der Gemeinde, ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen der Vermögens- und Schuldenlage entsprechendes Bild vermitteln muss, das dazu beiträgt, die haushalts-
wirtschaftlichen Entscheidungsgrundlagen zu verbessern. Außerdem gibt es keinen systematischen Bruch zur 
Bewertung von Vermögensgegenständen nach Anschaffungs- und Herstellungskosten aus dem kaufmännischen 
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Rechnungswesen. Auch bei einer Bewertung nach dem vorsichtig geschätzten Zeitwert bleibt die Beziehung dazu 
erhalten, denn die ermittelten Zeitwerte stellen am Stichtag der Eröffnungsbilanz „fiktive“ Anschaffungs- und Her-
stellungskosten dar. Diese sind die besser geeignete Grundlage für die zukünftigen Abschreibungen. Außerdem 
erfüllt die Bewertung zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten die Anforderungen, wie es die Zielsetzung nach inter-
generativer Gerechtigkeit und Aktualität verlangt.  
 
Die an das kaufmännische Recht angelehnten allgemeinen Bewertungsanforderungen, die auch im Dauerbetrieb 
in Form von Einzelbewertung, Vorsichtsprinzip u.a. Anwendung finden, bedürfen für die Eröffnungsbilanz keiner 
nochmaligen eingehenden Darstellung. Es reicht dafür die Festlegung aus, dass bei der Bewertung der Vermö-
gensgegenstände und Schulden die §§ 32 bis 36 und §§ 41 bis 43 GemHVO NRW eine entsprechende Anwen-
dung finden, soweit nicht nach den §§ 55 und 56 GemHVO NRW zu verfahren ist. Das Gleiche gilt für die Rege-
lung in Absatz 1 Satz 3 dieser Vorschrift. Durch Absatz 2 wird ergänzend klargestellt, dass Rückstellungen nicht 
zu einer Verringerung des Wertansatzes bei Vermögensgegenständen führen dürfen. Diese Regelungen erhalten 
den Gemeinden trotz ihres Umfanges und der notwendigen Beachtung der GoB sowie der Bewertungsvereinfa-
chungen nach § 56 GemHVO NRW einen ausreichenden Spielraum für die Einbeziehung und Berücksichtigung 
örtlicher Gegebenheiten in die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz.  
 
Für die Ermittlung des vorsichtig geschätzten Zeitwertes ist zu beachten, dass vor dem Stichtag der Eröffnungsbi-
lanz die Abnutzung von Vermögensgegenständen haushaltswirtschaftlich nicht in einer Vermögensrechnung 
erfasst wurde. Daher kann bei der Ermittlung der Werte der Vermögensgegenstände die bisherige Nutzung nicht 
als Abschreibungen erfasst und von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder dem Neuwert in Abzug 
gebracht werden. Entspricht der in der Eröffnungsbilanz anzusetzende Vermögensgegenstand nicht mehr dem 
Neuwert, kann diese Abweichung nur als Alterswertminderung oder in Form von Abschlägen für Mängel oder 
Schäden in die Wertermittlung einbezogen werden.  
 
Zur Bestimmung des Umfanges solcher Wertminderungen können vielfach die gleichen Methoden zur Anwen-
dung kommen wie nach dem Stichtag der Eröffnungsbilanz zur Ermittlung des Ressourcenverbrauchs im NKF 
durch Abschreibungen. Gleichwohl besteht keine Identität der Sachverhalte. Daher ist es sachlich nicht zutref-
fend, wenn im Rahmen der Ermittlung der Wertansätze der Vermögensgegenstände für die bisherige Nutzungs-
zeit Abschreibungen oder für Wertminderungen dann „außergewöhnliche Abschreibungen“ in die Berechnung 
einbezogen werden. Es ist zum Verständnis der Sachverhalte, aber zur Vermeidung von Unklarheiten und Unsi-
cherheiten notwendig, auch durch Begrifflichkeiten eine klare Trennung zwischen der Zeit vor der Eröffnungsbi-
lanz und der Zeit nach der Eröffnungsbilanz zu ziehen.  
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Anwendung der §§ 32 bis 36 und der §§ 41 bis 43 GemHVO NRW) 
 
1.2.1 Anwendung des § 32 GemHVO NRW (Allgemeine Bewertungsanforderungen): 
 
Diese Regelung bestimmt die Anforderungen, die an die Bewertung des Vermögens und der Schulden zu stellen 
sind (vgl. Abbildung). 
  

 
Die allgemeinen Bewertungsanforderungen 

 

Nummer 
 

Bezeichnung 
 

1 
 
Bilanzkontinuität 
 

2 
 
Einzelbewertung 
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Die allgemeinen Bewertungsanforderungen 

 

Nummer 
 

Bezeichnung 
 

3 

 
Vorsichtsprinzip mit seinen besonderen Ausprägungen 
in Form des Realisationsprinzips: 
das Imparitätsprinzips 
das Prinzip der Wertaufhellung 
 

4 
 
Unmaßgeblichkeit des Zahlungsvorgangs 
 

5 
 
Bewertungsstetigkeit 
 

  Abbildung 724 „Die allgemeinen Bewertungsanforderungen“ 
 
In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft kommen - wie im kaufmännischen Rechnungswesen -  auch die maß-
geblichen Bewertungsanforderungen mit ihren besonderen Ausprägungen als zwingend zu beachtende Vorgaben 
für die Gemeinde zum Tragen. In diesem Zusammenhang sind nicht nur die §§ 55 und 56 GemHVO NRW zu 
beachten, sondern auch der § 57 GemHVO NRW, der aber in der Vorschrift nicht ausdrücklich benannt wurde. 
 
 
1.2.2 Anwendung des § 33 GemHVO NRW (Wertansätze für Vermögensgegenstände): 
 
Die Vorschrift bestimmt in Absatz 1, dass die Gemeinde einen Vermögensgegenstand in die Bilanz aufzunehmen 
hat, wenn sie das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist. Die GoB gehen 
von wirtschaftlichen Tatbeständen aus. Hieraus kann sich ergeben, dass das zivilrechtliche Eigentum nicht mit 
dem wirtschaftlichen Eigentum übereinstimmt (vgl. § 39 Absatz 2 Abgabenordnung). Zudem gilt, dass Vermö-
gensgegenstände „höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten“ anzusetzen sind (§ 91 Absatz 2 
GO NRW). Bei der Frage der Bewertung geht es darum, mit welchen Werten in Geldeinheiten die Bilanzposten 
anzusetzen sind.  
 
 
1.2.3 Anwendung des § 34 GemHVO NRW (Bewertungsvereinfachungsverfahren): 
 
Ergänzend zu den §§ 32 und 33 GemHVO NRW werden durch § 34 GemHVO NRW sachgerechte Bewertungs-
vereinfachungsverfahren entsprechend den Regelungen des Handelsgesetzbuches zugelassen. Insbesondere 
wird die Bildung von Festwerten auf Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe beschränkt, die geringen Veränderungen unterliegen und wertmäßig nachrangig für die Gemeinde 
sind (Absatz 1). Außerdem soll den Besonderheiten der Waldbewirtschaftung Rechnung getragen werden, so-
dass für den Aufwuchs ein pauschaliertes Festwertverfahren mit einer Revision nach zehn Jahren und einer Neu-
berechnung des Forsteinrichtungswerks nach 20 Jahren angewendet werden kann (Absatz 2).  
 
Als weitere Vereinfachung wird die Gruppenbewertung zugelassen, die für gleichwertige Vermögensgegenstände 
des Vorratsvermögens in Betracht kommt, sowie für andere Vermögensgegenstände, wenn sie annähernd 
gleichwertig sind (Absatz 3). Bei der Inanspruchnahme von Bewertungsvereinfachungen ist zudem der Grundsatz 
der Maßgeblichkeit des Bewertungszwecks zu beachten. Die Voraussetzungen für die Anwendung der beiden 
Bewertungsvereinfachungsverfahren werden genannt, um eine zutreffende Anwendung bei der Gemeinde sicher-
zustellen. 
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1.2.4 Anwendung des § 35 GemHVO NRW (Abschreibungen): 
 
1.2.4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Anwendung des Ressourcenverbrauchskonzepts durch die Gemeinden erfordert, die Vermögensgegenstän-
de des Sachanlagevermögens unter Berücksichtigung ihrer Wertminderung durch Abnutzung, Verschleiß, techni-
schen Fortschritt o.ä. in der jährlichen Bilanz der Gemeinde anzusetzen. Dadurch soll sowohl die Vermögens- als 
auch die Finanzierungssituation der Gemeinde möglichst unverfälscht widergespiegelt werden. Die Einbeziehung 
der Wertminderung des Sachanlagevermögens bei der Ermittlung des Wertansatzes erhält die Aussagekraft der 
Eröffnungsbilanz. Die Berechnung der bisherigen Wertminderungen durch die Nutzung eines gemeindlichen 
Vermögensgegenstandes muss den GoB entsprechen. 
 
Der Wertansatz in der Eröffnungsbilanz bildet als Anschaffungs- oder Herstellungskosten der einzelnen abnutz-
baren Investitionsgüter die Obergrenze bei den Vermögensgegenständen. Die künftige jährliche Wertminderung 
eines Vermögensgegenstandes wird durch die zugrunde gelegte zeitlich begrenzte Nutzungsdauer bestimmt 
(i.d.R. lineare Abschreibung). Solche planmäßigen Abschreibungen beziehen sich aber nicht auf Grundstücke 
und Finanzanlagen als nicht abnutzbare Vermögensgegenstände. Bei bebauten Grundstücken ist daher eine 
wertmäßige Trennung in Grundstückswert und Gebäudewert erforderlich, denn nur der Wert des abnutzbaren 
Gebäudes bildet den Ausgangswert für die planmäßige Abschreibung. Daraus folgt, dass der Wert des Grund 
und Bodens – soweit nicht außergewöhnliche Umstände eine außerplanmäßige Abschreibung erforderlich ma-
chen – unverändert fortgeführt, d.h. nicht abgeschrieben wird.  
 
 
1.2.4.2 Die Abschreibungsmethoden 
 
In der Wahl der Abschreibungsmethode ist die Gemeinde nicht frei. In der Regel ist eine Zeitabschreibung vorzu-
nehmen, mit der die Anschaffungs- oder Herstellungskosten linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in de-
nen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird (vgl. § 35 Absatz 1 GemHVO NRW). Die degressive 
Abschreibung wird als weitere Möglichkeiten zugelassen, wenn durch sie in Einzelfällen der Nutzungsverlauf 
nachweislich besser abgebildet wird als durch die lineare Abschreibung. Die Leistungsabschreibung, bei der sich 
die jährliche Wertminderung nach der Nutzung bzw. der Inanspruchnahme des Vermögensgegenstandes richtet, 
ist eine weitere zulässige Abschreibungsmethode. 
 
Die zulässigen Abschreibungsmethoden dienen dazu, den Ressourcenverbrauch der Gemeinde im Haushaltsjahr 
zutreffend darzustellen. Zusätzlich soll dadurch die Möglichkeit, willkürliche Entscheidungen zu treffen, verhindert 
werden. Die Regelung trägt aber auch dem Ziel Rechnung, durch eine Verschiebung von Aufwand in die Zukunft 
eine unzulässige Belastung nachfolgender Generationen zu vermeiden. Der Landesgesetzgeber hat daher die 
Regelung des § 54 Absatz 1 GemHVO NRW über die Ermittlung der Wertminderung wegen Alters die beim 
Sachwertverfahren üblichen Berechnungsmethoden nicht eingeschränkt, denn durch den in § 54 Absatz 1 
GemHVO NRW enthaltenen Zusatz „soweit nicht nach den §§ 55 und 56 (GemHVO NRW) zu verfahren ist“ stellt 
der § 54 Absatz 1 GemHVO NRW eine Spezialregelung für die Bewertung von kommunal-nutzungsorientierten 
Gebäuden der Gemeinde dar.  
 
 
1.2.4.3 Die Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes 
 
Der Bestimmung der Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände der Gemeinde kommt unabhän-
gig von den zulässigen Abschreibungsmethoden (Zeit- oder Leistungsabschreibung) eine entscheidende Bedeu-
tung zu. Eine Standardisierung und die verbindliche Vorgabe von Nutzungsdauern waren deshalb geboten, um im 
gemeindlichen Bereich eine Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit zu erreichen. Sie verhindern, dass die Gemeinde 
durch eine eigene „Abschreibungspolitik“ verfälschende Ergebnisse im Haushaltsjahr erzielen kann. Für die Be-
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stimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen hat die Gemeinde 
daher die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Gemeinden zugrunde zu legen. Die 
darin enthaltenen Abschreibungszeiträume sind verbindlich (vgl. Nr. 1.5.1 des Runderlasses des Innenministeri-
ums vom 24.02.2005; SMBl. NRW. 6300) und von der Gemeinde bei der Festlegung der Restnutzungsdauern zu 
beachten (vgl. § 55 Absatz 8 GemHVO NRW).  
 
Innerhalb dieses Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung 
der jeweiligen Nutzungsdauer so vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschrei-
bungen gewährleistet wird. In diesem Zusammenhang ist von der Gemeinde zu berücksichtigen, dass die wirt-
schaftliche und geplante Nutzungsdauer eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes durch seine technische 
Nutzungsdauer begrenzt wird. Die technische Nutzungsdauer ist dabei der Zeitraum, in dem sich der Vermö-
gensgegenstand der Gemeinde technisch abnutzt. Dieser Zeitraum ist daher ausschlaggebend für die Bestim-
mung der Abschreibungsdauer und damit die Höhe der jährlichen auf den einzelnen Vermögensgegenstand be-
zogenen Abschreibungsraten.  
 
 
1.2.5 Anwendung des § 36 GemHVO NRW (Rückstellungen): 
 
Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen der Gemeinde in der kommunalen Eröffnungsbilanz anzuset-
zen, soweit diese am Bilanzstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Auf-
wand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss. Rückstellungen stellen kein Eigenkapital dar, sie 
sind vielmehr dem in der kommunalen Bilanz abzubildenden Fremdkapital zuzuordnen und stellen eine Ergän-
zung der Verbindlichkeiten der Gemeinde dar. Unter Beachtung des § 88 GO NRW und in Anlehnung an das 
Handelsrecht darf die Gemeinde nur für die in dieser Vorschrift bestimmten Arten Rückstellungen bilden. 
 
 
1.2.5.1 Zu Absatz 1 (Pensionsrückstellungen): 
 
Die Beamten einer Gemeinde erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt ihres Diensteintritts, während ihrer Dienst-
zeit Versorgungsansprüche gegenüber ihrem Dienstherrn, die in der kommunalen Bilanz als Rückstellungen 
anzusetzen sind. Die Vorschrift enthält daher die Verpflichtung für die Gemeinden, für alle ihre unmittelbaren 
Pensionsverpflichtungen in Form von Alt- und Neuzusagen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen die 
erforderlichen Rückstellungen in der Bilanz anzusetzen. Wegen vergleichbarer Verhältnisse und um die einheitli-
che Ermittlung dieser Rückstellungen durch die Gemeinden zu gewährleisten, ist sowohl das Verfahren der Er-
mittlung als auch der Rechnungszinsfuß festgelegt worden.  
 
Die Gemeinden sind verpflichtet, unter diesem Bilanzposten neben den Rückstellungen für bestehende Pensi-
onsansprüche auch Rückstellungen für sämtliche Pensionsanwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche 
von Personen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst anzusetzen, jedoch keine Ansprüche einer ande-
ren Körperschaft, wenn an diese Beamtinnen oder Beamte abgegeben worden sind. Zum Stichtag der Eröff-
nungsbilanz der Gemeinde ist bei bereits laufenden Versorgungsleistungen der Barwert nach versicherungsma-
thematischen Grundsätzen für die gegenüber den Berechtigten noch zu erbringenden Leistungen zu ermitteln. 
 
 
1.2.5.2 Zu Absatz 2 (Rückstellungen für Deponien): 
 
Die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien hat im gemeindlichen Bereich eine besondere Bedeutung, da 
dafür gesetzliche Verpflichtungen bestehen, die in abfallrechtlichen Planfeststellungsverfahren näher bestimmt 
werden. So lange nicht besondere Kenntnisse aus der Nutzung der Deponie etwas anderes nahe legen, soll sich 
die Berechnung der Rückstellung am Verfüllmengenanteil pro Nutzungsjahr unter Berücksichtigung der bisheri-
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gen Verfüllmenge orientieren. Dies gilt entsprechend für die vergleichbare Verpflichtung der Gemeinde, vorhan-
dene Altlasten zu sanieren. 
 
 
1.2.5.3 Zu Absatz 3 (Instandhaltungsrückstellungen): 
 
Um den Verfall von instandhaltungspflichtigen Sachanlagen zu verhindern und die stetige Aufgabenerfüllung der 
Gemeinde insoweit zu sichern, sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen von den Gemeinden 
Rückstellungen zu bilden. Dazu ist durch die Vorschrift - abweichend vom Handelsrecht – keine Zeitvorgabe zur 
Nachholung der unterlassenen Instandhaltung festgelegt, sondern zur Ansatzbildung bestimmt worden „soweit 
die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet wer-
den muss“.  
 
Die Vorgabe erfordert von der Gemeinde, dass sie am Bilanzstichtag die über das folgende Haushaltsjahr hin-
ausgehenden vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen von Sachanlagen im Einzeln bestimmt und wertmäßig 
beziffert sein müssen sowie deren Umsetzung vorgesehen sein muss, um dafür eine Rückstellungsbildung vor-
nehmen zu können. Es setzt aber auch eine solide Erfassung und Bewertung der vorhandenen Sachanlagen, 
insbesondere der Gebäude, voraus. Dabei kommt der Bewertung der Sachanlagen zu vorsichtig geschätzten 
Zeitwerten eine besondere Bedeutung zu, weil nur auf dieser Bewertungsbasis die Höhe des möglichen Instand-
haltungsstaus präzise und korrekt ermittelt werden kann.  
 
Das Ansetzen von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen bedarf aber gleichzeitig 
einer konkreten Umsetzungsplanung in der Gemeinde, denn allein die Ermittlung und die Entscheidung zur Bil-
dung von Rückstellungen für diesen Instandhaltungsbedarf sind nicht ausreichend. Bereits mit dem Ansetzen 
dieser Rückstellungen in der Bilanz wird ein bestehender Handlungsbedarf in der Gemeinde sichtbar gemacht, 
der beinhaltet, dass der vorhandene Instandhaltungsstau sachgerecht abgearbeitet werden soll. Diese Absicht 
der Gemeinde muss durch eine mittel- bis langfristige Planungsrechnung präzisiert werden, die grundsätzlich 
nicht über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung hinausgehen sollte, im Einzelfall ggf. 
einmal einen Zeitraum von fünf Jahren nach dem Haushaltsjahr umfassen darf. Die Planungsrechnung sollte 
jährlich aktualisiert und fortgeschrieben werden. Aus ihr muss erkennbar sein, welche Maßnahmen abgeschlos-
sen, neu eingebracht oder auch gestrichen wurden. Mit einer solchen Planungsrechnung wird einer Verschiebung 
notwendiger Instandhaltungen entgegen gewirkt.      
 
 
1.2.5.4 Zu Absatz 4 und 5 (Sonstige Rückstellungen): 
 
In der gemeindlichen Bilanz sollen für Verpflichtungen der Gemeinde, die dem Grunde oder der Höhe nach zum 
Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, in entsprechender Höhe Rückstellungen angesetzt werden, 
sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Dabei muss es hinreichend wahrscheinlich sein, dass eine 
Verbindlichkeit für die Gemeinde zukünftig tatsächlich entsteht und die zukünftige Inanspruchnahme voraussicht-
lich auch tatsächlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache der Verbindlichkeit muss zudem vor dem Ab-
schlussstichtag liegen, d.h. für die gemeindliche Eröffnungsbilanz, dass die Verursachung vor dem 1. Januar des 
betreffenden Haushaltsjahres liegen muss. Von der Gemeinde sind außerdem in den Fällen eines drohenden 
Verlustes aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren die notwendigen Rückstellungen zu bilden, 
sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig für die Gemeinde sein wird. 
 
 
1.2.5.5 Zu Absatz 6 (Abschließende Aufzählung der Rückstellungen): 
 
In diesem Gesamtzusammenhang wird durch die ergänzende Vorschrift in § 36 Absatz 6 GemHVO NRW klarge-
stellt, dass die Bildung von Rückstellungen unzulässig ist, wenn sie nicht durch Verordnungen und Gesetze aus-
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drücklich zugelassen wird. Es könnte Bedarf bestehen, für bestimmte kommunale Sachverhalte eine Rückstel-
lungsbildung durch fachgesetzliche Vorschriften, also außerhalb der Gemeindehaushaltsverordnung, den Ge-
meinden vorzuschreiben. Das Verbot, Rückstellungen zu bilden, ist somit nachrangig gegenüber speziellen Rege-
lungen in Verordnungen und Gesetzen, die die Bildung von weiteren Rückstellungen zulassen. Abschließend ist 
im Einklang mit dem Handelsrecht bestimmt worden, dass Rückstellungen aufzulösen sind, wenn der Grund 
hierfür entfallen ist. 
 
 
1.2.6 Anwendung des § 41 GemHVO NRW (Bilanz): 
 
Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln der Gemeinde zum 
Bilanzstichtag ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält Informationen, die es 
bisher in der kameralen Jahresrechnung nicht gab. Die Bilanzen der Gemeinden müssen - wie im Handelsrecht - 
einheitlich gegliedert sein. Daher sind die Posten „Anlagevermögen“, „Umlaufvermögen“, „Eigenkapital“, Schul-
den“ und „Rechnungsabgrenzungsposten“ für jede gemeindliche Bilanz festgelegt worden (vgl. Erläuterungen zu 
§ 53 Absatz 1 GemHVO NRW). 
 
Die Gliederung der Aktivseite der Bilanz gibt die Vermögensarten der Gemeinde wieder. Dabei wird den Grunds-
ätzen „Klarheit“ und „Übersichtlichkeit“ Rechnung getragen. Die Posten der Bilanz sind in sinnvoller Weise zu 
einem Gesamtbild zusammengefügt worden (vgl. Nummer 1.6.5 des Runderlasses des Innenministeriums vom 
24.02.2005; SMBl. NRW. 6300). Außerdem sind deren Inhalte durch einen kommunalen Kontierungsplan näher 
definiert worden (vgl. Nummer 1.5.3 des genannten Runderlasses). Es müssen jedoch vorgegebene Posten nicht 
abgebildet werden, wenn keine Werte in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzen sind. Auch können 
Posten zusammengefasst werden, wenn sie einen Betrag enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde nicht erheblich ist 
oder dadurch die Darstellung klarer wird.  
 
Die Eröffnungsbilanz ist zudem als Bruttorechnung zu führen. Durch Saldierung von Posten der Eröffnungsbilanz 
würde die Übersicht über die Vermögenslage beeinträchtigt, wenn nicht sogar verloren gehen. Daher dürfen 
Posten auf der Aktivseite nicht mit Posten auf der Passivseite sowie Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslas-
ten verrechnet werden. Zudem verstieße eine Verrechnung gegen die Buchführungsgrundsätze „Klarheit“ und 
„Übersichtlichkeit“. Das Verrechnungsverbot verhindert somit eine Bilanzverschleierung.  
 
 
1.2.7 Anwendung des § 42 GemHVO NRW (Rechnungsabgrenzungsposten): 
 
Die Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz sind Korrekturposten, die dazu dienen, bestimmte Zahlungsgrö-
ßen periodengerecht aufzuteilen, um eine haushaltsjahrbezogene Ergebnisermittlung zu gewährleisten. Sie ent-
stehen immer dann, wenn die einem Haushaltsjahr nach dem Grundsatz der Abgrenzung nach Sache und Zeit 
zuzurechnenden Aufwendungen oder Erträge und die dazugehörigen Zahlungen in unterschiedliche Haushalts-
jahre fallen. Die Notwendigkeit zur Rechnungsabgrenzung ergibt sich also immer, wenn die zu den haushalts-
jahrbezogenen Aufwendungen und Erträge gehörenden Zahlungen nicht im gleichen Haushaltsjahr erfolgen.  
 
Bei der zum Abschlussstichtag vorzunehmenden Rechnungsabgrenzung ist zudem zwischen den aktiven Rech-
nungsabgrenzungsposten und den passiven Rechnungsabgrenzungsposten zu unterscheiden. Als aktive Rech-
nungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine 
bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen und als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor 
dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem 
Tag darstellen, anzusetzen. 
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1.2.8 Anwendung des § 43 GemHVO NRW (Weitere Vorschriften zu einzelnen Bilanzposten): 
 
1.2.8.1 Zu Absatz 1 (Immaterielle Vermögensgegenstände):  
 
In der gemeindlichen Bilanz sind von der Gemeinde nur entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegen-
stände anzusetzen. Wenn immaterielle Wirtschaftsgüter nicht entgeltlich erworben werden, entstehen i.d.R. in-
nerbetriebliche Aufwendungen und keine aktivierungsfähigen Leistungen. Daher dürfen für unentgeltlich erworbe-
ne bzw. selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Patente, Erfindun-
gen, DV-Programme, Urheberrechte, keine Wertansätze in der Bilanz gebildet werden. Bei geleisteten Zuwen-
dungen der Gemeinde stellt auch die Gegenleistungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers einen immateriel-
len Vermögensgegenstand dar, wenn die Gegenleistungsverpflichtung mengenbezogen bestimmt ist. Wegen der 
von der Gemeinde geleisteten Zuwendung ist das Recht als von der Gemeinde entgeltlich erworben anzusehen 
und entsprechend zu aktivieren.  
 
 
1.2.8.2 Zu Absatz 2 (Aktivierung geleisteter Zuwendungen): 
 
Bei der Gewährung von Zuwendungen werden i.d.R. neben den finanziellen Leistungen auch der Verwendungs-
zweck und die Gegenleistungsverpflichtung von der Gemeinde festgelegt. Zur ordnungsgemäßen Bilanzierung 
gehört daher die vorherige Prüfung, ob die Gemeinde an dem mithilfe dieser Zuwendung geschaffenen Vermö-
gensgegenstand das wirtschaftliche Eigentum innehat. Liegt dies vor, ist es geboten, dass die Gemeinde den 
geförderten Vermögensgegenstand aktiviert, auch dann, wenn der geförderte Dritte rechtlicher Eigentümer ist. 
Bei der Gewährung von Zuwendungen wird dem Dritten als Zuwendungsempfänger von der Gemeinde oftmals 
eine Gegenleistungsverpflichtung auferlegt. In den Fällen, in denen die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des 
geförderten Vermögensgegenstandes ist, besteht eine Vermögensposition der Gemeinde, die entsprechend der 
jeweiligen Vermögensart in der gemeindlichen Bilanz zu aktivieren ist. Liegt kein wirtschaftliches Eigentum der 
Gemeinde vor, muss aus Gründen der Periodenabgrenzung ein Ansatz unter der aktiven Rechnungsabgrenzung 
in der gemeindlichen Bilanz erfolgen. 
 
Die gemeindliche Vermögensposition ist auch dann in der gemeindlichen Bilanz zu aktivieren, wenn die Gemein-
de im Rahmen ihrer Zuwendungsgewährung dem jeweiligen Zuwendungsempfänger eine Gegenleistungsver-
pflichtung auferlegt hat. Die Aktivierung ist dann unter der aktiven Rechnungsabgrenzung vorzunehmen, wenn 
die auferlegte Gegenleistungsverpflichtung zeitbezogen ist und mehrere Haushaltsjahre umfasst. Ist die Gegen-
leistungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers dagegen vorrangig mengenbezogen, stellt das daraus beste-
hende Recht der Gemeinde einen immateriellen Vermögensgegenstand dar, der als von der Gemeinde entgelt-
lich erworben anzusehen und entsprechend zu aktivieren ist. Der Ansatz geleisteter Zuwendungen in der ge-
meindlichen Bilanz ist entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung durch Dritte aufzulösen. 
 
 
1.2.8.3 Zu Absatz 4 (Sonderrücklage):  
 
Die Gemeinde hat die Zuwendungen, die sie für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen 
ohne besondere Zweckbestimmungen erhält, als allgemeine „Anschubfinanzierung“ zu bewerten, mit der Folge, 
dass deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen ist bzw. weil der Zuwendungsgeber sie bereits ausge-
schlossen hat. Vergleichbar mit der handels- und der steuerrechtlichen Regelung sollen diese, soweit sie zum 
Ende des Haushaltsjahres noch nicht verwendet wurden, in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils an den ange-
schafften oder hergestellten Vermögensgegenständen in der Bilanz in einer Sonderrücklage im Eigenkapital 
angesetzt werden. Der Satz 3 der Vorschrift stellt dabei klar, dass die Gemeinde Sonderrücklagen nur für die 
vorgesehenen Zwecke bilden darf. Diese Einschränkung ist wegen des Haushaltsausgleichssystems geboten.  
Der Gemeinde wird gleichzeitig aber ermöglicht, durch eine Sonderrücklage, die aus eigenem Bedürfnis heraus 
und vom Rat der Gemeinde beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu si-
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chern. Zum späteren Zeitpunkt der Inbetriebnahme der angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände 
ist davon auszugehen, dass dann die Mittel der Sonderrücklage dem Zweck entsprechend verwandt wurden. Die 
bilanzierte Sonderrücklage ist daher dann spätestens in dem Jahr, in dem dieser Sachverhalt gegeben ist, durch 
Umschichtung in die allgemeine Rücklage aufzulösen. Darüber hinaus ist die Bildung von Sonderrücklagen unzu-
lässig, wenn sie nicht durch Verordnungen und Gesetze ausdrücklich zugelassen wird. Auch außerhalb dieser 
Verordnung könnte durch gesetzliche Vorschriften bestimmt werden, dass für bestimmte gemeindliche Sachver-
halte Sonderrücklagen zu bilden sind oder gebildet werden können. 
 
 
1.2.8.4 Zu Absatz 5 (Sonderposten für erhaltene Zuwendungen):  
 
Es sind erhaltene Zuwendungen als Sonderposten zu passivieren, die im Rahmen einer Zweckbindung für inves-
tive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Gemeinde nicht allgemein für 
den Haushalt verwendet werden durften. Der Sonderposten wird regelmäßig über die Nutzungsdauer des zuwen-
dungsfinanzierten Gegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Bei nicht abschreibbaren Anlagegütern (Grund und 
Boden) bleibt der Sonderposten in der Bilanz bestehen, solange die Gemeinde den Vermögensgegenstand hat. 
Eine Absetzung der Zuwendung von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Vermögensgegenstandes 
kommt dabei nicht in Betracht, weil bei den Gemeindehaushalten die Finanzquelle offengelegt und der Ressour-
cenverbrauch nachvollziehbar dargestellt werden soll.  
 
Vielfach erhalten die Gemeinden nicht nur Zuwendungen in Form von Geldleistungen, sondern auch von Sach-
leistungen. Auch für derartige Leistungen von Dritten sind, wenn diese zu einem aktivierbaren Vermögensgegen-
stand in der gemeindlichen Bilanz führen, entsprechende Sonderposten zu passivieren. Dies steht mit der Vor-
schrift des § 43 Absatz 5 GO NRW in Einklang, denn die Begriffe „Zuwendungen“ (als Leistungen Dritter) und 
„Investitionen“ (als vermögenswirksam) werden dort als Sammelbegriffe benutzt.  
  
 
1.2.8.5 Zu Absatz 6 (Sonderposten für den Gebührenausgleich):  
 
Da Gemeinden nach § 6 KAG verpflichtet sind, Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen der kosten-
rechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden drei Jahre einzustellen, müssen entstandene 
Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz angesetzt werden. Hierfür wird auf der Passivseite der Bilanz ein Son-
derposten für den Gebührenausgleich gebildet. Kostenunterdeckungen sind nicht in der Bilanz anzusetzen. Das 
Realisationsprinzip wie auch das Imparitätsprinzip steht einem solchen Ansatz entgegen. Eine entstandene Kos-
tenunterdeckung ist im Anhang anzugeben. 
 
 
1.2.8.6 Zu Absatz 7 (Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag): 
 
Ein „Überschuss“ der Passivposten über die Aktivposten ergibt sich dann, wenn zum Stichtag der gemeindlichen 
Eröffnungsbilanz kein Eigenkapital mehr vorhanden ist. In diesen Fällen ist der entsprechende Betrag - vergleich-
bar mit den Regelungen des Handelsrechts - auf der Aktivseite der Bilanz unter einem gesonderten Posten mit 
der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Dieser letzte Posten auf der 
Aktivseite der Bilanz stellt keinen Vermögensgegenstand, sondern lediglich einen Korrekturposten dar, der auf die 
bilanzielle Überschuldung der Gemeinde hinweist. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass eine Über-
schuldung der Gemeinde nach § 75 Absatz 7 GO NRW unzulässig ist.  
 
Nach dieser Vorschrift ist eine Gemeinde überschuldet, wenn nach ihrer Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht 
wird. Dies ist dann gegeben, wenn die Wertansätze der Passivposten (Eigenkapital und Verbindlichkeiten) die 
Wertansätze der Aktivposten (Anlagevermögen und Umlaufvermögen) unter Berücksichtigung der Rechnungsab-
grenzung übersteigen. Liegt eine Überschuldung vor, weist das Eigenkapital einen negativen Betrag (< 0 Euro) 
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auf, der als Summe aus den Ansätzen der Bilanzposten „Allgemeine Rücklage“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jah-
resüberschuss/-Jahresfehlbetrag“ zu ermitteln ist.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Berücksichtigung von Rückstellungen): 
 
2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Nach der Vorschrift dürfen bei der Bewertung von Vermögensgegenständen Sachverhalte, für die Rückstellungen 
nach § 36 gebildet werden, nicht wertmindernd berücksichtigt werden. Derartige Sachverhalte sind insbesondere 
Maßnahmen, um den Verfall von instandhaltungspflichtigen Sachanlagen zu verhindern und die stetige Aufga-
benerfüllung der Gemeinde insoweit zu sichern. Es dürfte eine Vielzahl von unterschiedlichen örtlichen Sachver-
halten geben, bei denen die Bildung von Rückstellungen sinnvoll ist, sich aber auch auf den anzusetzenden Wert 
der betreffenden zu bilanzierenden gemeindlichen Vermögensgegenstände auswirkt. 
 
 
2.2 Die Berücksichtigung von Instandhaltungsrückstellungen 
 
Im Rahmen der Bewertung gemeindlicher Vermögensgegenstand kann bezogen auf den Stichtag der gemeindli-
chen Eröffnungsbilanz ein Zustand festgestellt, bei dem von einer unterlassenen Instandhaltung auszugehen ist. 
In einem solchen Fall besteht für die Gemeinde die Möglichkeit, diesen Zustand wertmindernd bei dem betreffen-
den Vermögensgegenstand zu berücksichtigen. Die Gemeinde kann aber auch im Rahmen der mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 GO NRW eine Nachholung der unterlassenen Instandhaltung vorsehen.  
 
Im Fall der Nachholung einer unterlassenen Instandhaltung hat die Gemeinde einerseits dafür eine entsprechen-
de Rückstellung in ihrer Eröffnungsbilanz anzusetzen, denn die Vorschrift des § 36 Absatz 3 GemHVO NRW 
findet auch für die gemeindliche Eröffnungsbilanz Anwendung (vgl. Regelung in Absatz 1). Andererseits darf sie 
dann die unterlassene Instandhaltung nicht wertmindernd bei der Bewertung des betreffenden Vermögensgegen-
standes berücksichtigen. Würde neben der Rückstellung auf der Passivseite der Bilanz eine Wertminderung bei 
dem betroffenen Vermögensgegenstand auf der Aktivseite der Bilanz vorgenommen, wäre das Gleichgewicht der 
gemeindlichen Bilanz gestört.  
 
Der Ansatz einer Instandhaltungsrückstellung (vgl. § 41 Absatz 4 Nummer 3.3 GemHVO NRW) erfordert von der 
Gemeinde, dass sie vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen von Sachanlagen im Einzeln wertmäßig zu be-
stimmen und eine Umsetzung der Instandhaltungsmaßnahmen in ihrer mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpla-
nung vorzusehen. Diese Erfordernisse setzen eine solide Erfassung und Bewertung der vorhandenen Sachanla-
gen, insbesondere der Gebäude, voraus. Dabei kommt der Bewertung der Sachanlagen zu vorsichtig geschätz-
ten Zeitwerten eine besondere Bedeutung zu, weil nur auf dieser Bewertungsbasis die Höhe des möglichen In-
standhaltungsstaus präzise und korrekt ermittelt werden kann.  
 
Das Ansetzen von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen mit einer konkreten Umset-
zungsplanung der Gemeinde zu verbinden, ist als sachgerecht anzusehen. Allein die Ermittlung und die Ent-
scheidung zur Bildung von Rückstellungen für den möglichen Instandhaltungsbedarf sind nicht als ausreichend 
anzusehen, denn mit dem Ansatz ein solchen Rückstellung in der gemeindlichen soll auch der daraus entstehen-
de Handlungsbedarf der Gemeinde haushaltsmäßig sichtbar gemacht und aufgezeigt werden, dass der vorhan-
dene Instandhaltungsstau sachgerecht abgearbeitet werden soll. Daher muss diese Vorgehensweise auch ent-
sprechend bei der Wertermittlung des betroffenen Vermögensgegenstandes berücksichtigt werden und sich im 
Wertansatz dieser Vermögensgegenstände wiederfinden. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ  



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 55 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2738 

§ 55 
Besondere Bewertungsvorschriften 

 
(1) 1Bei bebauten Grundstücken, die für die in § 107 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung, im Gesetz über den 
Feuerschutz und die Hilfeleistung vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. 1998 S. 122) und im Rettungsgesetz vom 
24. November 1992 (GV. NRW. 1992 S. 458) benannten Aufgabenbereiche genutzt werden, sollen die Gebäude 
anhand des Sachwertverfahrens bewertet werden. 2Dabei sind in der Regel die aktuellen Normalherstellungskos-
ten zu Grunde zu legen, sofern nicht ausnahmsweise besser geeignete örtliche Grundlagen für die Wertermittlung 
verfügbar sind. 3Insbesondere Gebäude oder wesentliche Gebäudeteile, die in marktvergleichender Weise ge-
nutzt werden, können abweichend von Satz 2 anhand des Ertragswertverfahrens bewertet werden. 4Der Grund 
und Boden ist mit 25 bis 40 v.H. des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der beste-
henden örtlichen Lage anzusetzen. 
 
(2) 1Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde ist mit 10 
v.H. des nach § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abgeleiteten 
gebietstypischen Wertes für das Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser 
des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage anzusetzen. 2Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im 
planungsrechtlichen Außenbereich ist mit 10 v.H. des Bodenrichtwertes für Ackerland anzusetzen, sofern nicht 
wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch mit einem Euro pro 
Quadratmeter anzusetzen.   
 
(3) 1Für die Kulturpflege bedeutsame bewegliche Vermögensgegenstände sollen, wenn sie auf Dauer versichert 
sind, mit ihrem Versicherungswert, andernfalls mit dem einer dauerhaften Versicherung zu Grunde zu legenden 
Wert angesetzt werden. 2Sonstige Kunstgegenstände, Ausstellungsgegenstände und andere bewegliche Kulturo-
bjekte können mit einem Erinnerungswert angesetzt werden. 
 
(4) Baudenkmäler, die nicht als Gebäude oder als Teil eines Gebäudes genutzt werden, und Bodendenkmäler 
sind mit einem Erinnerungswert anzusetzen.  
 
(5) Eine Aufteilung der Aufwendungen für Anlagen im Bau nach den einzelnen Posten des Sachanlagevermö-
gens ist nicht vorzunehmen. Wertmindernde Umstände sind zu berücksichtigen. 
 
(6) 1Beim Ansatz von Beteiligungen an Unternehmen in Form von Aktien oder anderen Wertpapieren, die an einer 
Börse zum amtlichen Handel oder zum geregelten Markt zugelassen oder in den Freiverkehr einbezogen sind, 
findet Absatz 7 entsprechende Anwendung. 2Beteiligungen an Unternehmen, die nach § 116 Abs. 3 der Gemein-
deordnung nicht in den Gesamtabschluss einbezogen zu werden brauchen, sowie Sondervermögen und rechtlich 
unselbstständige Stiftungen können mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt werden. 3Die übrigen 
Beteiligungen an Unternehmen sollen unter Beachtung ihrer öffentlichen Zwecksetzung anhand des Ertragswert-
verfahrens oder des Substanzwertverfahrens bewertet werden. 4Dabei darf die Wertermittlung auf die wesentli-
chen wertbildenden Faktoren unter Berücksichtigung vorhandener Planungsrechnungen beschränkt werden. 
 
(7) 1Wertpapiere, die an einer Börse zum amtlichen Handel oder zum geregelten Markt zugelassen oder in den 
Freiverkehr einbezogen sind, sind mit dem Tiefstkurs der vergangenen 12 Wochen ausgehend vom Bilanzstich-
tag anzusetzen; andere Wertpapiere mit ihren historischen Anschaffungskosten. Wertpapiere sind als Anlage-
vermögen zu aktivieren. 2Sie sind nur dann als Umlaufvermögen anzusetzen, wenn sie zur Veräußerung oder als 
kurzfristige Anlage liquider Mittel bis zu einem Jahr bestimmt sind. 
 
(8) Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen fin-
det § 35 Abs. 3 entsprechende Anwendung.  
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(9) Die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden sowie die Zuordnung der ermittelten Wertansätze 
zu den Posten der Eröffnungsbilanz ist auf der Grundlage der vom Innenministerium bekannt gegebenen Bewer-
tungsrichtlinie vorzunehmen.  
 
 
Erläuterungen zu § 55:  
 
I. Allgemeines 
 
1. Der Ausgangspunkt für die gemeindliche Bewertung 
 
Die Einzelregelungen für die Bewertung von Vermögensgegenständen für die Eröffnungsbilanz sind in besonde-
rem Maße mit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung verknüpft und sollen zudem eine möglichst gleiche Vor-
gehensweise in den einzelnen Gemeinden sicherstellen. Daher sind für einzelne Arten von Vermögensgegen-
ständen Sonderregelungen getroffen worden. Die Grundsätze der Bewertung des kommunalen Vermögens wur-
den von den Modellkommunen im Rahmen des Modellprojekts erarbeitet und in der Dokumentation des Modell-
projektes ausführlich dargestellt. Für die noch offenen Fragen erarbeiteten Vertreter der Modellkommunen, der 
Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in NRW (AGVGA NRW), 
des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW), des Gemeinschaftsprojekts der Kreissparkasse Köln 
sowie des Innenministeriums im Einvernehmen Lösungen, die sich insbesondere in den Regelungstexten der 
Absätze 1 und 6 widerspiegeln.  
 
Die Bestimmungen in dieser Vorschrift bieten einen Ausgangspunkt für die gemeindliche Bewertung und lassen 
zu, dass daneben die bestehenden Erfassungs- und Bewertungsvereinfachungen des kaufmännischen Rech-
nungswesens zu. Auch die besonderen Vereinfachungsverfahren für die Ermittlung von Wertansätzen in der 
gemeindlichen Eröffnungsbilanz, z. B. § 56 Absatz 4 GemHVO NRW, können bei der Aufstellung der Eröffnungs-
bilanz der Gemeinde zusätzlich zur Anwendung kommen, wenn die besonderen Bewertungsvorschriften ergän-
zen und diesen nicht entgegenstehen. Macht die Gemeinde von den Vereinfachungsverfahren Gebrauch, ist 
dieses im Anhang (vgl. § 92 Absatz 2 GO NRW i.V.m. § 44 GemHVO NRW) zu erläutern. 
 
 
2. Die Bestimmung der Restnutzungsdauer 
 
Die Restnutzungsdauer wird anhand der vorgefundenen Bausubstanz geschätzt. Dabei sind die in § 16 Absatz 4 
WertV beschriebenen Faktoren zugrunde zu legen. Die Wertminderung wegen Alters ergibt sich dann aus dem 
Verhältnis zwischen der Restnutzungsdauer und für die Immobilie übliche wirtschaftlich anzusetzende Gesamt-
nutzungsdauer. Als Restnutzungsdauer gilt die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag verbleibende Nutzungsdauer 
eines gemeindlichen Vermögensgegenstandes. Einige Vorschläge für die Dauer der wirtschaftlichen Gesamtnut-
zungsdauer finden sich im Baukostenkatalog NHK 2000 oder in der „NKF – Rahmentabelle der Gesamtnutzungs-
dauern für kommunale Vermögensgegenstände“. Entsprechend des Gesamtnutzungszeitraums und der mögli-
chen Restnutzungsdauer, die vom individuellen Gebäudezustand abhängig ist, kommt es bei u.U. vorangegange-
nen Sanierungsmaßnahmen zu einem fiktiven Herstellungszeitpunkt. 
 
Die zur Wertminderung wegen Alters erforderliche Schätzung von Rest- und Gesamtnutzungsdauer kann ein 
zentrales Problem bei der Wertermittlung kommunal-nutzungsorientierter Immobilien darstellen, denn einerseits 
hat die Festlegung der Rest- und Gesamtnutzungsdauer eines Gebäudes direkte Wirkungen auf die Eröffnungsbi-
lanz, andererseits wird bereits dadurch die Höhe der künftigen Abschreibung wesentlich bestimmt. Zur Feststel-
lung der altersbedingten Wertminderung sind verschiedene Wertverläufe bei den kommunal-nutzungsorientierten 
Immobilien denkbar und möglich. Nach den baurechtlichen Vorgaben kann bei der Bestimmung der altersbeding-
ten Wertminderung von einer gleichmäßigen Wertminderung oder auch von einer sich mit zunehmendem Alter 
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verändernden Wertminderung ausgegangen werden. Eine sich verändernde Wertminderung kann sich - je nach 
Immobilie - progressiv, aber auch degressiv darstellen.  
 
Alle Wertverläufe sind baurechtlich zulässig. Der Ansatz unterschiedlicher Wertverläufe ist für die altersbedingte 
Wertminderung von Immobilien im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz rechtlich zulässig. Davon abzu-
grenzen ist aber der Werteverzehr, der bilanziell nach der Eröffnungsbilanz zu erfassen ist. Dieser Werteverzehr 
ist nach NKFG NRW verpflichtend als lineare Abschreibung anzusetzen. Auch wenn der Wertminderung wegen 
Alters in der Regel ein linearer Wertverlauf zugrunde liegen wird, sind Ziele und Zwecke der Wertermittlung für 
die Eröffnungsbilanz nicht identisch mit den Zielen und Zwecken der Erfassung und Abbildung des Abnutzungs-
verlaufs (Werteverzehr) im Rahmen der kommunalen Haushaltswirtschaft. Es besteht sachlich und rechtlich also 
kein Anlass, den Wertverlauf zur Ermittlung der altersbedingten Wertminderung vor der Eröffnungsbilanz zwin-
gend nur in linearer Form vorzunehmen. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Bewertung von kommunal-nutzungsorientiert bebauten Grundstücken): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Kommunal-nutzungsorientiert bebaute Grundstücke):  
 
1.1.1 Allgemeines  
 
Nach der Vorschrift sollen die Gebäude bei Grundstücken, die für die in § 107 Absatz 2 Nummer 2 der Gemein-
deordnung, im Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung vom 10. Februar 1998 (GV. NRW. 1998 S. 
122) und im Rettungsgesetz vom 24. November 1992 (GV. NRW. 1992 S. 458) benannten Aufgabenbereiche 
genutzt werden, anhand des Sachwertverfahrens bewertet werden. Die Bewertung von gemeindlichen bebauten 
Grundstücken orientiert sich daher grundsätzlich an der vorhandenen Nutzung und, wenn vorhanden, an den 
Festlegungen des Bebauungsplans. Durch die Aufzählung in Satz 1 der Vorschrift erfolgt die Abgrenzung der 
kommunal-nutzungsorientierten Gebäude, deren Besonderheit darin liegt, dass für sie kein Markt besteht. Hierzu 
zählen beispielsweise Gebäude aus den Bereichen Schulen und Kindertageseinrichtungen, nicht jedoch das 
Rathaus als Verwaltungsgebäude, das am Markt als Bürogebäude eingestuft wird. 
 
 
1.1.2 Anwendung des Sachwertverfahrens 
 
Das Sachwertverfahren stellt ein substanzorientiertes Bewertungsverfahren für bebaute Grundstücke dar, bei 
dem insbesondere die Herstellungskosten (vgl. 3. Abschnitt des dritten Teils der Wertermittlungsverordnung). 
Dabei ist der Herstellungswert vorrangig auf der Grundlage von Normalherstellungskosten (Kosten je Raum- oder 
Flächeneinheit) zu ermitteln. In diesem Bewertungsverfahren sind aber auch die Wertminderung wegen Alters 
sowie Baumängel und Bauschäden unter Berücksichtigung der sonstigen wertbeeinflussenden Umstände zu 
ermitteln. Der Sachwert setzt sich daher zusammen aus dem Bodenwert, dem Wert der baulichen Anlagen (Ge-
bäude) und dem Wert der sonstigen Anlagen. Dazu sind geregelte Vorgehensweisen bestimmt.  
 
Bei der Wertermittlung im Rahmen des Sachwertverfahrens ist außerdem zu berücksichtigen, dass die Werter-
mittlung nicht auf einen beliebigen Wertermittlungsstichtag, ggf. selbst festzulegenden Stichtag, abgestellt werden 
darf. Im Rahmen der Einführung des NKF bzw. der gesetzlich vorgesehenen Aufstellung der Eröffnungsbilanz 
durch die Gemeinde muss die Durchführung der Wertermittlung auf den Eröffnungsbilanzstichtag abgestellt sein. 
Sie muss zudem so durchgeführt werden, dass bezogen auf den von der Gemeinde bestimmten Eröffnungsbi-
lanzstichtag der vorsichtig geschätzte Zeitwert eines kommunal-nutzungsorientiert bebauten Grundstückes zutref-
fend ermittelt wird.  
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1.2 Zu Satz 2 (Anwendung der Normalherstellungskosten): 
 
Nach der Vorschrift sind der Bewertung von gemeindlichen Gebäuden, die für kommunale Aufgaben genutzt 
werden, dem Sachwertverfahren i.d.R. die aktuellen Normalherstellungskosten zugrunde zu legen, sofern nicht 
ausnahmsweise besser geeignete örtliche Grundlagen für die Wertermittlung verfügbar sind. Eine Anwendung 
der Normalherstellungskosten 1913 bzw. der mit diesen weitgehend identischen Versicherungswerten 1914 wird 
damit ausgeschlossen, da diese als ungeeignet angesehen werden. 
 
Unter Verwendung des vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen herausgegebenen aktu-
ellen Baukostenkatalogs „Normalherstellungskosten …“ können die Normalherstellungskosten je Raum- oder 
Flächeneinheit in Abhängigkeit von Gebäudeart, Baujahr und Ausstattungsstandard berechnet werden. Dabei ist 
auch die weitere Baukostenentwicklung bis zum Eröffnungsbilanzstichtag zu berücksichtigen. Der aus den Nor-
malherstellungskosten ermittelte Herstellungswert ist dann erforderlichenfalls mithilfe geeigneter Baupreisin-
dexreihen auf die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag umzurechnen (vgl. § 22 Absatz 3 WertV). Dabei 
ist es aus haushaltswirtschaftlicher Sicht sowie unter Berücksichtigung der zugelassenen Verfahrensvereinfa-
chung ausreichend, bei der Wertermittlung auf den letzten verfügbaren Baupreisindex zurückzugreifen.  
 
Innerhalb des Bewertungsverfahrens müssen deshalb mögliche Preisentwicklungen zwischen dem letzten Bau-
preisindex und dem Stichtag der örtlichen Eröffnungsbilanz nicht vorweggenommen und auch nicht verfahrens-
mäßig berücksichtigt werden, z. B. die im Jahre 2006 festgelegte Anhebung der Umsatzsteuer zum 01. Januar 
2007. Werden die Wertansätze für Gebäude der Gemeinde mithilfe der Normalherstellungskosten ermittelt, stellt 
dies bereits eine Verfahrensvereinfachung durch den damit verbundenen Verzicht auf eine vollständige Ermittlung 
der historischen Daten dar. In diesen Fällen bedarf es z. B. nicht mehr einer Ermittlung des tatsächlichen An-
schaffungs- oder Herstellungsjahres des betreffenden Gebäudes, auch dann nicht, wenn es noch für eine be-
stimmte Zeit (Restnutzungsdauer) nutzbar ist und genutzt werden soll.  
 
Bei der Wertermittlung im Rahmen des Sachwertverfahrens sind neben den Wertminderungen wegen Alters auch 
die Wertminderungen aus der tatsächlichen Abnutzung des Gebäudes (Bauschäden), auf die hier nicht weiter 
eingegangen werden soll, von den Normalherstellungskosten abzusetzen. Bei der Bewertung von Gebäuden 
muss der auf der Grundlage der Normalherstellungskosten ermittelte Gebäudewert um die altersbedingten Ab-
nutzungen für den Zeitraum von der Herstellung bis zum Bewertungsstichtag gemindert werden. Zur Ermittlung 
der altersbedingten Wertminderung sind deshalb die Rest- und Gesamtnutzungsdauer sowie der konkrete Wert-
verlauf der altersbedingten Abnutzungen entscheidend.  
 
 
1.3 Zu Satz 3 (Anwendung des Ertragswertverfahrens): 
 
Bei der Bewertung vor Ort muss aber berücksichtigt werden, dass möglicherweise wesentliche Gebäudeteile von 
kommunal genutzten Gebäuden in marktvergleichender Weise genutzt werden. In diesen Fällen kommt für diese 
Gebäudeteile die Anwendung des Ertragswertverfahrens in Betracht, da davon ausgegangen werden kann, dass 
für solche Gebäudeteile, z. B. für Geschäftsräume, Wohnräume u.a., vor Ort Marktstrukturen vorhanden sind. 
Beim Ertragswertverfahren wird ausgehend von erzielbaren Nutzungserlösen je Bezugsgröße, z. B. Miete pro 
Quadratmeter, zunächst der periodenbezogene Rohertrag ermittelt, aus dem nach Abzug der Bewirtschaftungs-
kosten der Reinertrag errechnet wird. Die dafür benötigten Größen können vielfach aus den grundstücksbezoge-
nen Daten vergleichbarer Grundstücke in die Wertermittlung eingeführt werden (vgl. 2. Abschnitt des Dritten Teils 
der Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Wertermittlungsverord-
nung - WertV) vom 06.12.1988 (BGBl. I S. 2209). 
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1.4 Zu Satz 4 (Bewertung von Grund und Boden): 
 
Als weitere Vereinfachung für die Bewertung von kommunal genutzten Gebäuden soll der nicht abzuschreibende 
Grund und Boden mit 25 bis 40 v.H. des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der 
bestehenden örtlichen Lage angesetzt werden. Diese Vereinfachung für die Ermittlung des Bodenwertes soll 
sowohl im Sachwertverfahren als auch im Ertragswertverfahren Anwendung finden. Die Bewertung des Grund 
und Bodens für die Eröffnungsbilanzierung orientiert sich grundsätzlich an der vorhandenen Nutzung der umlie-
genden Grundstücke. Gegebenenfalls kann eine Untergliederung nach Flächen in Wohn-/Mischgebieten, Gewer-
begebieten und Außenbereichen, evtl. nochmals differenziert nach örtlicher Lage erfolgen.  
 
Auf der Grundlage einer durch den Gutachterausschuss oder die kommunale Bewertungsstelle erstellten Boden-
richtwerttabelle oder –matrix kann in einem erheblich vereinfachten Verfahren eine nach Nutzungsarten differen-
zierte und aktuelle Bewertung des Grund und Bodens zur Bildung der Zeitwerte in der Eröffnungsbilanz vorge-
nommen werden. Allerdings ist aufgrund der nur sehr eingeschränkt möglichen Veräußerung von Infrastruktur-
vermögen der Wert des Grund und Bodens mit 10 v.H. des mittleren Bodenrichtwertes der umliegenden Grund-
stücke, mindestens jedoch mit einem Euro pro qm, anzusetzen. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Bewertung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens): 
 
Die Bewertung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens soll vereinfacht erfolgen, auch deshalb, weil 
oftmals nur eine sehr eingeschränkte Veräußerungsmöglichkeit von Infrastrukturvermögen besteht. Aus diesem 
Grund muss der Wertansatz nicht mit dem vollen Bodenwert erfolgen. Im planungsrechtlichen Innenbereich ist 
dem Wertansatz von 10 v.H. der von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte abgeleitete gebietstypi-
sche Wert für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in 
mittlerer Lage, bezogen auf das Gemeindegebiet, zugrunde zu legen.  
 
Diese Werte finden sich üblicherweise im örtlichen Grundstücksmarktbericht und stehen den Gemeinden somit 
flächendeckend zur Verfügung. Werden jedoch wegen der besonderen Gegebenheiten für einzelne Teile des 
Gemeindegebietes speziellere Werte ermittelt, sollen diese für die Wertermittlung von Grund und Boden des 
Infrastrukturvermögens genutzt werden. Im planungsrechtlichen Außenbereich soll der Wertansatz mit 10 v.H. 
des Bodenrichtwertes für Ackerland erfolgen. Sofern für die umliegenden Grundstücke nicht andere Bodenricht-
werte, z. B. für forstwirtschaftlich genutzte Flächen, gelten, sind diese zugrunde zu legen. Aus Vereinfachungs-
gründen soll mindestens ein Euro pro Quadratmeter angesetzt werden.   
 
 
3. Zu Absatz 3 (Bewertung der bedeutsamen Vermögensgegenstände der Kulturpflege):  
 
Vielfach ist es nur durch besondere und oftmals aufwendige Sachverständigengutachten möglich, einen Zeitwert 
für bedeutsame Vermögensgegenstände der Kulturpflege zu ermitteln. Zur Vermeidung möglicher stiller Reser-
ven der Gemeinde, zur Aufwandsreduzierung und zur Vereinfachung ist es vertretbar, in der Eröffnungsbilanz den 
Versicherungswert der Kunstgegenstände anzusetzen, wenn diese Vermögensgegenstände auf Dauer versichert 
sind. Andernfalls ist der einer dauerhaften Versicherung zugrunde zu legende Wert anzusetzen. Zur Erleichterung 
der Wertermittlung wird aber zugelassen, dass sonstige Kunstgegenstände, Ausstellungsgegenstände und ande-
re bewegliche Kulturobjekte mit einem Erinnerungswert angesetzt werden können. 
 
 
4. Zu Absatz 4 (Bewertung der Baudenkmäler): 
 
Die Regelung, dass Baudenkmäler, die nicht als Gebäude oder als Teil eines Gebäudes genutzt werden, und 
Bodendenkmäler mit einem Erinnerungswert anzusetzen sind, dient der Erleichterung der Bewertung.  
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5. Zu Absatz 5 (Wertansätze der Anlagen im Bau): 
 
Durch die Vorschrift wird ermöglicht - wie für den „Dauerbetrieb“ vorgesehen -, dass auch in der Eröffnungsbilanz 
die Werte für Anlagen im Bau als „Gesamtposten“ angesetzt und nicht nach den einzelnen Posten des Sachanla-
gevermögens gegliedert auszuweisen sind. Sie dient daher der Vereinfachung. 
 
 
6. Zu Absatz 6 (Bewertung von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen): 
 
6.01 Allgemeines 
 
Die Vorschrift lässt verschiedene Verfahren zur Bewertung von Betrieben der Gemeinde unter Berücksichtigung 
der tatsächlichen Verhältnisse zu. Gleichwohl werden nur allgemeine Regelungen und keine fallbezogenen Vor-
gaben für die Bewertung von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen getroffen. Auf eine ausdrückli-
che Aufzählung möglicher Fallgestaltungen bei der Bewertung solcher Finanzanlagen der Gemeinde, um für 
jeden Einzelfall die passende Vorgehensweise ablesen zu können, würde wegen der Vielzahl und der erhebli-
chen Unterschiede in den örtlichen Verhältnissen verzichtet. In der Vorschrift wird daher auch darauf verzichtet, 
eine gesonderte Vorgabe zu machen, wenn nicht ein Unternehmen einer Gemeinde, sondern ein Unternehmen 
betroffen ist, an dem mehrere Gemeinden beteiligt sind. Diese Vorschrift ist deshalb i.d.R. immer aus Sicht einer 
Gemeinde zu betrachten, als wäre sie alleiniger Inhaber eines Unternehmens. Sind mehrere Gemeinden an ei-
nem Unternehmen beteiligt, bedarf es einer erweiterten Betrachtung der Vorgabe und ggf. einer Auslegung, um 
eine zulässige Vorgehensweise abzuklären.  
 
Die Vorschrift enthält den gesamten „Bewertungskatalog“ für die gemeindlichen Betriebe, um für sie einen Wert-
ansatz für die gemeindliche Eröffnungsbilanz zu ermitteln. Bei der Bewertung der Unternehmen, Beteiligungen 
oder Sondervermögen der Gemeinde sind auch die vielfältigen Verbindungen zwischen der Gemeinde und den 
einzelnen Einheiten nicht unbeachtlich. Der Bewertungsvorgang kann zu Erkenntnissen über die Unternehmen, 
Beteiligungen oder Sondervermögen führen, die insbesondere auch für die Aufstellung des ersten Gesamtab-
schlusses nutzbar sind. Es gilt daher, bei der erstmaligen Bewertung der gemeindlichen Betriebe sowie bei der 
Dokumentation der Ergebnisse bereits die Erfordernisse des Gesamtabschlusses zu berücksichtigen. 
 
 
6.1 Zu Satz 1 (Beteiligungen an Unternehmen in Form von Aktien oder anderen Wertpapieren): 
 
Nach der Vorschrift sind Beteiligungen an Unternehmen in Form von Aktien oder anderen Wertpapieren, die an 
einer Börse zum amtlichen Handel oder zum geregelten Markt zugelassen oder in den Freiverkehr einbezogen 
sind, die Regelungen in Absatz 7 entsprechend anzuwenden. Daraus folgt, dass ein Wert ausgehend vom Tiefst-
kurs der Wertpapiere in den vergangenen 12 Wochen vor dem Bilanzstichtag zu ermitteln und dieser in die Er-
mittlung des Wertansatzes einzubeziehen ist. Damit wird sachgerecht eine Abweichung von der Bewertung von 
sonstigen an einer Börse zum amtlichen Handel oder zum geregelten Markt zugelassen Wertpapieren vermieden.  
 
 
6.2 Zu Satz 2 (Bilanzansatz mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals): 
 
6.2.1 Allgemeines 
 
Den Gemeinden wird durch die Vorschrift erlaubt, bei Unternehmen, die für die Erfüllung der Verpflichtung, ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde von un-
tergeordneter Bedeutung sind, eine vereinfachte Unternehmensbewertung nach dem anteiligen Wert des Eigen-
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kapitals vorzunehmen. Auch Sondervermögen und rechtlich selbstständige Stiftungen können in der Eröffnungs-
bilanz mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt werden. Im Rahmen der zulässigen Entscheidung, 
der Gemeinde von der Vereinfachung nach dieser Vorschrift Gebrauch zu machen, sind die Auswirkungen auf 
den Gesamtabschluss zu berücksichtigen, zumal Sondervermögen und rechtlich selbstständige Stiftungen i.d.R. 
voll zu konsolidieren sind.  
 
 
6.2.2 Beteiligungen an Unternehmen mit untergeordneter Bedeutung für die Gemeinde 
 
6.2.2.1 Allgemeine Grundlagen 
 
In Anlehnung an das Handelsrecht (vgl. § 296 HGB) ist in § 116 Absatz 3 GO NRW bestimmt worden, dass ver-
selbstständigte Aufgabenbereiche, die für die Erfüllung der Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, 
von untergeordneter Bedeutung sind, - wie bei einem handelsrechtlichen Konzern - nicht in den Gesamtabschluss 
der Gemeinde einzubeziehen sind. Ob die Voraussetzungen dafür sachlich gegeben sind, muss von der Gemein-
de im Rahmen des aufzustellenden Gesamtabschlusses und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 
geprüft und entschieden werden.  
 
Liegt eine Beteiligung an einem Unternehmen mit untergeordneter Bedeutung für die Gemeinde vor, lässt die o.a. 
Vorschrift zu, diese nicht in den Gesamtabschluss der Gemeinde einzubeziehen. Auch ein solches Unternehmen 
soll grundsätzlich unter Beachtung seiner öffentlichen Zwecksetzung anhand des Ertragswertverfahrens oder des 
Substanzwertverfahrens bewertet werden. Für die Eröffnungsbilanz kann ein Unternehmen mit untergeordneter 
Bedeutung aber auch mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt bzw. nach der Eigenkapital-
Spiegelbildmethode bewertet werden. Die Klassifizierung des Unternehmens sowie die Wahl der Bewertungsme-
thode sind im Anhang zu erläutern. 
 
 
6.2.2.2 Die Anwendung der Eigenkapital-Spiegelbildmethode 
 
Nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode wird die Beteiligung der Gemeinde an einem Unternehmen mit unter-
geordneter Bedeutung für die Gemeinde mit dem Wert angesetzt, der dem Anteil der Gemeinde am Eigenkapital 
des Unternehmens entspricht. Die Eigenkapital-Spiegelbildmethode ist eine vereinfachende Methode zur Schät-
zung der „Anschaffungskosten“ für den Ansatz in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz, und zwar unter Berück-
sichtigung der von der Gemeinde gehaltenen Anteile. Dabei wird davon ausgegangen, dass bei den nach dem 
handelsrechtlichen Vorsichtsprinzip bilanzierenden Unternehmen der Saldo aus dem Wert der Vermögensgegen-
stände und der Schulden (Eigenkapital) für die Eröffnungsbilanz übernommen werden kann.  
 
Der Wertansatz für die gemeindliche Eröffnungsbilanz kann ergibt sich dabei durch Multiplikation der Beteili-
gungsquote mit dem Eigenkapital des gemeindlichen Unternehmens. Gleichwohl ist bei der Bewertung von Un-
ternehmen nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode zu prüfen, ob sich mögliche Unrichtigkeiten bei dem nach 
dieser Methode ermittelten Ansatz für die gemeindliche Bilanz nicht wesentlich auf die Darstellung der Vermö-
gens- und Schuldenlage der Gemeinde auswirken. In den Fällen, in denen ein Anlass zu einer solchen Annahme 
besteht, sollte der ermittelte Wertansatz durch eine überschlägige Zeitwertermittlung nach den in dieser Vorschrift 
benannten anderen Verfahren überprüfen werden. Bei erheblichen nicht bilanzierten Erfolgspotenzialen führt der 
nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode ermittelte Wertansatz zu einer Unterbewertung der Beteiligung der 
Gemeinde. Daher ist der Grundsatz zu beachten, dass der Wert eines Unternehmens nicht allein durch die in der 
Bilanz angesetzten Werte für das Vermögen und die Schulden bestimmt wird, sondern durch das Zusammenwir-
ken dieser Werte.  
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6.2.2.3 Die Beteiligung mehrerer Gemeinden an Unternehmen mit untergeordneter Bedeutung 
 
Auch bei Beteiligungen an Unternehmen mit untergeordneter Bedeutung für die Gemeinde ist zu prüfen, ob und 
welche anderen Gemeinden noch Inhaber dieses Unternehmens sind. Es muss auch bei Beteiligungen von un-
tergeordneter Bedeutung sichergestellt werden, dass nicht jede Gemeinde für sich eine Unternehmensbewertung 
nach Beteiligungsanteil und Interessenlage vornimmt. Auch ein solches gemeindliches Unternehmen ist insge-
samt als Einheit zu behandeln, für das der Gesamtwert zu ermitteln ist, von dem aus der jeweilige Anteilswert zu 
bestimmen ist.  
 
Die Bewertung darf trotz unterschiedlicher Beteiligungsverhältnisse nicht in Abhängigkeit davon und deshalb auch 
nicht nach unterschiedlichen Methoden sowie nur einmal und nicht mehrmals vorgenommen werden. Nur 
dadurch wird der dem Unternehmen der Gemeinden obliegenden zweckgerichteten Aufgabenerfüllung in ver-
selbstständigter Form in ausreichendem Maße Rechnung getragen. Die Anwendung von Vereinfachungen wird 
zudem dadurch begrenzt, dass der Unternehmenswert insgesamt mit der Summe der entsprechenden Wertan-
sätze in den Bilanzen der einzelnen beteiligten Kommunen identisch sein muss.  
 
 
6.2.3 Sondervermögen und rechtlich selbstständige örtliche (kommunale) Stiftungen 
 
6.2.3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Aus Vereinfachungsgründen ist es zugelassen worden, dass die gemeindlichen Sondervermögen in der Eröff-
nungsbilanz der Gemeinde mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt werden können, d. h. die „An-
schaffungskosten“ für den Ansatz in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz werden mithilfe der Eigenkapital-
Spiegelbildmethode als eine vereinfachende Methode geschätzt. Diese Methode kann auch bei der Bewertung 
von rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen zu Anwendung kommen, um den Bewertungsaufwand gering zu 
halten, auch wenn die gemeindlichen Sondervermögen in den Gesamtabschluss der Gemeinde einbezogen wer-
den. Ob diese Methode zur Anwendung kommt, steht unter Berücksichtigung der Aufgabe des zu bewertenden 
Sondervermögens und der Erfordernisse des Gesamtabschlusses im pflichtgemäßen Ermessen der Gemeinde.  
 
Wie bei der Bewertung von Unternehmen nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode ist auch bei der Bewertung 
der Sondervermögen und der rechtlich selbstständige örtliche (kommunale) Stiftungen nach dieser Methode zu 
prüfen, ob sich mögliche Unrichtigkeiten bei dem nach dieser Methode ermittelten Ansatz für die gemeindliche 
Bilanz nicht wesentlich auf die Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde auswirken. Besteht 
zu einer solchen Annahme Anlass, sollte der ermittelte Wertansatz durch eine überschlägige Zeitwertermittlung 
nach den in dieser Vorschrift benannten anderen Verfahren überprüfen werden. Bei erheblichen nicht bilanzierten 
Erfolgspotenzialen führt der nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode ermittelte Wertansatz zu einer Unterbe-
wertung der Beteiligung der Gemeinde. Daher ist der Grundsatz zu beachten, dass der Wert eines Unternehmens 
nicht allein durch die in der Bilanz angesetzten Werte für das Vermögen und die Schulden bestimmt wird, son-
dern durch das Zusammenwirken dieser Werte.  
 
 
6.2.3.2 Sondervermögen der Gemeinde 
 
Nach § 97 Absatz 1 GO NRW sind die Sondervermögen der Gemeinde das Gemeindegliedervermögen, das 
Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen (§ 114 GO NRW) 
und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Absatz 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlich-
keit sowie rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen. Ob ein eigenständiger An-
satz in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz in Betracht kommt, ist davon abhängig, ob das einzelne Sonderver-
mögen über einen eigenen Rechnungskreis verfügt. 
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6.2.3.2.1 Sondervermögen mit eigenem Rechnungskreis 
 
Als Finanzanlagen werden grundsätzlich nur die kommunalen Beteiligungen angesetzt, die i.d.R. organisatorisch 
selbstständig sind und über einen eigenen Rechnungskreis verfügen. Dies trifft auf die wirtschaftlichen Unter-
nehmen (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Absatz 2 GO NRW) ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit zu (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 3 GO NRW). Die gemeindliche Organisationsform 
„Eigenbetrieb“ ist als Alternative zu den privaten Unternehmensformen entwickelt worden. Wenn die Gemeinde 
sich zulässigerweise wirtschaftlich betätigen will, soll es ihr durch eine organisatorische Abgrenzung von der 
gemeindlichen Verwaltung ermöglicht werden, bei dieser Tätigkeit nicht in die Entscheidungszwänge der öffentli-
chen Verwaltung eingebunden zu sein. Gleichwohl sollen Grundzüge, Vorschriften und andere Bestandteile der 
gemeindlichen Verwaltung erhalten bleiben.  
 
Das Eigenbetriebsrecht in Form des § 114 GO NRW i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung setzt dafür den rechtli-
chen Rahmen sowohl hinsichtlich der Verantwortung für die Wirtschaftsführung als auch für die Form des Rech-
nungswesens. Die beiden genannten Sondervermögen können nach der Vorschrift unter Beachtung ihrer öffentli-
chen Zwecksetzung anhand des Ertragswertverfahrens oder des Substanzwertverfahrens bewertet werden. Bei 
der Wahl zwischen diesen beiden Bewertungsmethoden kommt es nicht darauf an, ob durch das wirtschaftliche 
Unternehmen oder die organisatorisch verselbstständigte Einrichtung eine wirtschaftliche oder nichtwirtschaftliche 
Betätigung erfolgt. Die Vorschrift lässt aber auch eine vereinfachte Bewertung zu, sodass das jeweilige Sonder-
vermögen in der gemeindlichen Bilanz mit dem anteiligen Wert des „Eigenkapitals“ angesetzt wird. 
 
Unter dem Bilanzposten „Finanzanlagen“ sind auch die rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versiche-
rungseinrichtungen einer Gemeinde (vgl. § 97 Absatz 1 Nummern 3 und 4 GO NRW) anzusetzen, wenn für sie 
besondere Haushaltspläne aufgestellt und Sonderrechnungen geführt werden (vgl. § 97 Absatz 4 GO NRW). In 
diesen Fällen verfügen die rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen über einen 
eigenen Rechnungskreis. Sie sind nicht mehr Teil der Kernverwaltung der Gemeinde und auch nicht mehr im 
gemeindlichen Haushalt enthalten. 
 
 
6.2.3.2.2 Sondervermögen ohne eigenen Rechnungskreis 
 
Unter diese Regelung fallen jedoch nicht die gemeindlichen Sondervermögen „Gemeindegliedervermögen“ und 
„Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen“. Sie unterliegen nach § 97 Absatz 2 GO NRW 
den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und sind im gemeindlichen Haushaltsplan gesondert 
nachzuweisen. Diese verbindliche Einbeziehung in den gemeindlichen Haushalt und eine daraus folgende Abbil-
dung im Produktbereich „Stiftungen“ (vgl. § 4 GemHVO NRW) erfordert, das separierte Vermögen dieser Stiftun-
gen nach den gleichen Methoden zu bewerten, als wäre es originäres Vermögen der Gemeinde. Die nach vor-
sichtig geschätzten Zeitwerten im Einzelnen ermittelten Vermögenswerte sollen auch nicht zusammengefasst als 
Sondervermögen unter den Finanzanlagen angesetzt werden. Die Erhaltung des Zwecks bei diesen beiden Arten 
von Sondervermögen erfordert von der Gemeinde keinen Nachweis durch gesonderte Bilanzposten, sondern ist 
von der Gemeinde intern zu belegen. Im Anhang bedarf es aber zu diesen beiden Arten von Sondervermögen der 
Gemeinde einer Erläuterung. 
 
 
6.2.3.3 Rechtlich selbstständige örtliche (kommunale) Stiftungen 
 
6.2.3.3.1 Allgemeine Sachlage 
 
Die Gemeinden haben Aufgabenbereiche oftmals auch in rechtlich selbstständige kommunale Stiftungen über-
führt. Als solche kommunalen Stiftungen sind rechtsfähige Stiftungen nach § 80 BGB anzusehen, die von der 
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Gemeinde errichtet und die durch die zuständige Stiftungsaufsichtsbehörde anerkannt wurden. Diese kommuna-
len Stiftungen stellen eine ausgegliederte Vermögensmasse der Gemeinde dar, die in den Gesamtabschluss 
einzubeziehen ist und für die in der Eröffnungsbilanz grundsätzlich ein Wert anzusetzen ist. Es müssen aber auch 
bei den rechtlich selbstständigen kommunalen Stiftungen die üblichen Voraussetzungen für einen Wertansatz für 
Vermögensgegenstände in der Bilanz erfüllt sein. Für die rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen kann von 
der Möglichkeit in dieser Vorschrift Gebrauch gemacht werden, sie mit dem anteiligen Wert des „Eigenkapitals“ in 
der gemeindlichen Bilanz anzusetzen.  
 
Die Aufzählung von Sondervermögen und rechtlich unselbstständigen Stiftungen in § 55 Absatz 6 Satz 2 GemH-
VO NRW ist fehlerhaft, denn die rechtlich unselbstständigen Stiftungen sind bereits durch den Begriff „Sonder-
vermögen“ erfasst. Unter Berücksichtigung des § 116 GO NRW, dass auch rechtlich selbstständigen kommuna-
len Stiftungen in den Gesamtabschluss der Gemeinde einzubeziehen sind, muss die Bezeichnung „rechtlich 
unselbstständigen Stiftungen“ in den Begriff „rechtlich selbstständige Stiftungen“ überführt werden. Dies ist sach-
gerecht und steht auch mit dem Sinn und Zweck der Vorschrift in Einklang. 
 
 
6.2.3.3.2 Ermittlung eines Wertansatzes für die örtlichen (kommunalen) Stiftungen 
 
Für die Ermittlung eines Wertansatzes für die rechtlich selbstständigen örtlichen (kommunalen) Stiftungen ist 
Folgendes zu beachten (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bewertung bei örtlichen (kommunalen) Stiftungen 

 
 
- Bei den örtlichen Stiftungen der Gemeinde wird es als gegeben anzusehen, dass diese für die Erfüllung 

der Aufgabe des gemeindlichen Gesamtabschlusses, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von 
Bedeutung sind. Daraus folgt, dass diese Stiftungen in die Konsolidierung der Jahresabschlüsse der 
gemeindlichen Betriebe in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form mit dem Jahresabschluss der 
Gemeinde zu einem Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW einzubeziehen sind. 

 
 
- Für die Eröffnungsbilanz der Gemeinde bedeutet die grundsätzliche Einbeziehung in den gemeindlichen 

Gesamtabschluss, dass die örtlichen Stiftungen der Gemeinde wie ein gemeindlicher Betrieb, die in den 
Gesamtabschluss einbezogen werden, zu bewerten sind. Die örtlichen Stiftungen sollen daher unter Be-
achtung ihrer öffentlichen Zwecksetzung für den bilanziellen Ansatz bewertet werden. 

 
 
- Die stiftungsrechtliche Vorgabe, das Stiftungsvermögen grundsätzlich ungeschmälert zu erhalten, um 

daraus Erträge zur Verwirklichung des Stiftungszwecks und zur Deckung der Verwaltungskosten zu er-
zielen, führt dazu, dass die örtlichen Stiftungen anhand des Ertragswertverfahrens zu bewerten sind. Bei 
dieser Bewertung darf die Wertermittlung auf die wesentlichen wertbildenden Faktoren unter Berücksich-
tigung vorhandener Planungsrechnungen beschränkt werden. 

 
 
- Die notwendigen Informationen für eine Bewertung dieser Stiftungen lassen sich u.a. aus den Bestim-

mungen der Stiftungssatzung gewinnen. Im Rahmen des Stiftungsgeschäfts muss nämlich eine Stif-
tungssatzung mit Regelungen über den Namen, den Sitz, den Zweck und das Vermögen der Stiftung 
sowie über die Bildung des Vorstands der Stiftung beschlossen werden (vgl. § 80 BGB). In dieser Stif-
tungssatzung muss sich der Wille des Stifters erkennbar widerspiegeln. Wichtig ist dabei die Regelung, 
was in der Satzung für den Fall des Erlöschens der Stiftung bestimmt wurde, z. B. ob in diesem Fall das 
Vermögen an die Gemeinde als Stifter zurückfällt. 

 
 
- Für die Wertermittlung kann auch die Art der Rechnungslegung der örtlichen Stiftungen sachliche Infor-

mationen liefern. Aufgrund der Rechnungslegungszwecke „Dokumentation“, „Rechenschaft“ und „Kapi-
talerhaltung“ muss der Jahresabschluss jeder Stiftung ein zutreffendes, vollständiges und klares Bild der 
Erzielung von Erträgen und deren Verwendung sowie insbesondere der Vermögenslage einer Stiftung 
vermitteln. Außerdem muss auch Rechenschaft über die Erfüllung des Stiftungszwecks im Geschäftsjahr 
gegeben werden. 
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Die Bewertung bei örtlichen (kommunalen) Stiftungen 

 
 
- Die Gemeinde muss im Rahmen der Vermögenshingabe regelmäßig ihre Absicht offenlegen und dazu 

klarstellen, ob sie als Stifter wirkt oder lediglich einer Stiftung eine vermögenswirksame Zuwendung gibt. 
Sofern die Gemeinde eine Zuwendung gibt und diese  z. B. mit einer zeitbezogenen Gegenleistungsver-
pflichtung verbunden ist, hat die Gemeinde ihre Zuwendung bilanziell unter der aktiven Rechnungsab-
grenzung in der gemeindlichen Bilanz zu erfassen (vgl. § 43 Absatz 2 i.V.m. § 42 Absatz 1 GemHVO 
NRW). 

 
Abbildung 725 „Die Bewertung bei örtlichen (kommunalen) Stiftungen“ 

 
 
6.2.3.3.3 Der Ausweis einer Sonderrücklage für die örtlichen (kommunalen) Stiftungen 
 
Der Nutzungsbeschränkung aus dem Stiftungsrecht für das gemeindliche Stiftungsvermögen auf der Aktivseite 
der Bilanz muss aus bilanziellen Gründen eine entsprechende Einschränkung auf der Passivseite folgen. Auch 
wenn für solche gemeindliche Stiftungen noch keine ausdrückliche Regelung im Stiftungsgesetz für ihren Um-
gang in der Bilanz im neuen Rechnungswesen getroffen wurde, kann aus Sinn und Zweck des Stiftungsrechts nur 
abgeleitet werden, dass wegen der Eigenkapitalmehrung der Gemeinde auch in diesem Bilanzbereich eine Ein-
schränkung wegen der Verwendungsbeschränkung des Stiftungsvermögens auszuweisen ist. Aus diesem Sach-
verhalt folgt, dass im Eigenkapital in Höhe des Wertansatzes der rechtlich selbstständigen Stiftung der Gemeinde 
eine Sonderrücklage anzusetzen ist. Diese Folge ist sachgerecht und vertretbar. Sie stärkt den Zusammenhang 
der Aufgaben der Stiftung mit der Aufgabenerfüllung der Gemeinde, denn solche Stiftungen sind nach § 116 GO 
NRW auch in den Gesamtabschluss der Gemeinde einzubeziehen. 
 
 
6.2.3.3.4 Die Ermittlung eines Wertansatzes für eine örtliche (kommunale) Stiftung mehrerer Gemeinden 
 
Eine Stiftung kann zudem auch von mehreren Gemeinden errichtet worden sein. Es ist dann festzustellen, ob 
einzelne oder alle Gemeinden als Stifter tätig waren. Haben bei einer Stiftung mehrere Gemeinden den Status 
eines Stifters inne, ist vergleichbar wie bei einem Zweckverband, ein entsprechender anteiliger Wertansatz für die 
jeweilige gemeindliche Bilanz zu ermitteln. Für von Gemeinden errichtete Stiftungen einen Wert in der kommuna-
len Bilanz anzusetzen, ist daher sachgerecht und geboten. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen des privaten Rechts nach dem Willen des Stifters von der Ge-
meinde verwaltet werden und überwiegend örtlichen Zwecken dienen (vgl. § 100 GO NRW). Diese sind vom 
übrigen Gemeindevermögen getrennt zu halten und stellen auch kein gemeindliches Sondervermögen dar. Sie 
werden deshalb dem Treuhandvermögen zugerechnet (vgl. § 98 GO NRW). Im Anhang zur gemeindlichen Bilanz 
sollte dieses Treuhandvermögen angegeben werden. 
 
 
6.3 Zu Satz 3 (Beteiligungen an Unternehmen mit gemeindlicher Bedeutung): 
 
6.3.1 Allgemeine Grundlagen  
 
Die Beteiligungen an Unternehmen, die für die Gemeinde von erheblicher Bedeutung für die Aufgabenerfüllung 
sind und daher auch in den gemeindlichen Gesamtabschluss einzubeziehen sind, kommen unter Beachtung der 
öffentlichen Zwecksetzung und somit abhängig von der Aufgabe und dem Charakter des betroffenen Unterneh-
mens nur bestimmte Bewertungsverfahren zur Anwendung. Es ist dabei der Grundsatz zu beachten, dass das 
gemeindliche Unternehmen als wirtschaftliche (Unternehmens-) Einheit zu bewerten ist, wie er auch bei der Be-
wertung von Unternehmen im gewerblichen Bereich gilt.  
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Auch die Unternehmen der Gemeinde sind als „zweckgerichtete Aufgabenerfüllung in verselbstständigter Form“ 
eine Verknüpfung von materiellen und immateriellen Werten, durch deren Zusammenwirken die übertragene 
Aufgabe entsprechend der öffentlichen Zwecksetzung möglichst kostendeckend erfüllt werden soll. Daher wird 
der Wert eines Unternehmens nicht allein durch die in der Bilanz angesetzten Werte für das Vermögen und die 
Schulden bestimmt, sondern durch das Zusammenwirken dieser Werte. Für die wirtschaftliche Betätigung gilt 
nach § 107 Absatz 1 Nummer 1 GO NRW grundsätzlich, dass ein „öffentlicher Zweck“ vorliegen muss, wenn die 
Gemeinde privatwirtschaftlich tätig werden will. Dieser Begriff beinhaltet, dass bei der wirtschaftlichen Betätigung 
der Gemeinde eine Zielsetzung im öffentlichen Interesse der Einwohner gegeben sein muss. Daher haben ge-
meindliche Unternehmen grundsätzlich Sachziele vorrangig vor den Finanzzielen zu verfolgen. Diese Sachlage 
ist bei der Auswahl des zutreffenden Verfahrens für die Bewertung von Beteiligungen zu berücksichtigen.  
 
Die Regelung in Absatz 6 Satz 3 der Vorschrift setzt in diesem Sinne keine Prioritäten, sondern lässt für die Bi-
lanzierung von Beteiligungen zu, dass erwerbswirtschaftlich geprägte Unternehmen (Beteiligungen) der Gemein-
de nach dem Ertragswertverfahren und das sachzielbezogene Unternehmen (Beteiligungen) nach dem Sub-
stanzwertverfahren zu. Es ist deshalb für die Bewertung zunächst erforderlich, unter Beachtung der Vorschriften 
im 11. Teil der Gemeindeordnung die Art der jeweiligen Beteiligung, z. B. anhand der jeweiligen gesellschaftsver-
traglichen Bestimmungen über den Gesellschaftszweck, als erwerbswirtschaftliche oder sachzielbezogene Betei-
ligung zu qualifizieren. Bleiben Unsicherheiten bestehen, lassen sich diese vielfach anhand einer ergänzenden 
Beurteilung der Eigenkapitalverzinsung der betreffenden Beteiligung ausräumen.  
 
Bei erwerbswirtschaftlich genutzten Beteiligungen lässt sich die Nutzenstiftung durch ein ertragsorientiertes Be-
wertungsverfahren messen, d.h. durch den ggf. abgezinsten Zufluss an finanziellen Überschüssen, die mit dem 
Vermögensgegenstand erwirtschaftet werden. Für die Ermittlung der Nutzenstiftung der sachzielbezogenen Be-
teiligungen ist Folgendes zu berücksichtigen: Die Gemeinde ist verpflichtet, eine bestimmte Leistung zu erbrin-
gen. Der Sachwert spiegelt dabei einen "Mindestnutzen" der Gemeinde wider. Zu beachten ist, dass bei dieser 
Betrachtung die Ertragssituation keine Berücksichtigung findet. Somit wird unabhängig von den mit der Leistung 
verbundenen finanziellen Zielen der Wert der Nutzenstiftung quantifiziert. Daher wird unter dem Bilanzposten die 
gesamte Nutzenstiftung aus den Beteiligungen angesetzt. Bei Bedarf kann eine Untergliederung in Beteiligungen 
mit ausschließlich erwerbswirtschaftlichen Zielen und mit ausschließlich Leistungserstellungszwecken erfolgen.  
 
 
6.3.2 Die Beteiligung an einer Holdinggesellschaft oder „spartenbezogenem“ Unternehmen  
 
Wird die wirtschaftliche Betätigung einer Gemeinde über eine Holdinggesellschaft geprägt, die ihrerseits über 
Unternehmen mit erwerbswirtschaftlicher Zielsetzung sowie mit Leistungserstellungszwecken verfügt, so wären 
grundsätzlich zwei Vorgehensweisen bei der Beteiligungsbewertung denkbar. Es ist aber unter der grundsätzli-
chen Zielsetzung der Beteiligungsbewertung geboten, auch die Holding als selbstständige Bewertungseinheit zu 
behandeln, wie eine direkte Beteiligung der Gemeinde. Der Wert der Holding ist dann als Summe der Werte der 
beteiligten Unternehmen zu ermitteln, indem die erwerbswirtschaftlich geprägten Unternehmen nach dem Er-
tragswertverfahren und die sachzielbezogenen Unternehmen nach dem Substanzwertverfahren bewertet werden. 
Dies gilt entsprechend für die Bewertung von gemeindlichen Zweckverbänden, wenn diese wie gemeindliche 
Unternehmen wirtschaftlich tätig sind. 
 
Die beschriebene Vorgehensweise soll auch bei der Bewertung von gemeindlichen Unternehmen Anwendung 
finden, die in verschiedenen Sparten tätig sind, auch wenn davon einige erwerbswirtschaftlich und andere sach-
zielbezogen ausgerichtet sind. Bewertungseinheit ist dann immer die einzelne Unternehmenssparte, der aller-
dings Vermögensgegenstände und Schulden sowie Erfolge nach einem betriebswirtschaftlich sachgerechten 
Verfahren zuordenbar sein müssen. Darüber hinaus ist insbesondere auf die angemessene Verteilung der Beiträ-
ge eines gemeinsam genutzten Bereichs zu achten.  
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Mit diesen Bewertungsstrategien wird unabhängig von der gesellschaftsrechtlichen Organisation das Nutzenpo-
tential der Gemeinde vollständig in ihrer Bilanz abgebildet und damit auch der zu beachtenden öffentlichen 
Zwecksetzung ausreichend genügt. Vom HGB übernommene Grundsätze stehen der beschriebenen Vorgehens-
weise bei der Bewertung nicht entgegen, denn z. B. im Versorgungsbereich sind jährlich spartenbezogene Ab-
schlüsse zu erstellen. Auch auf internationaler Ebene wird eine spartenbezogene Berichterstattung angestrebt 
bzw. vielfach schon durchgeführt. 
 
 
6.3.3 Die Beteiligung mehrerer Gemeinden an einem Unternehmen 
 
6.3.3.1 Allgemeine Sachlage  
 
Die in der Vorschrift vorgesehenen Bewertungsverfahren sind nicht nur anzuwenden, wenn nur eine Gemeinde 
Inhaber eines Unternehmens ist, sondern auch, wenn an einem Unternehmen mehrere Gemeinden beteiligt sind. 
Derartige Beteiligungsverhältnisse dürfen nicht dazu führen, dass jede Gemeinde für sich eine Unternehmensbe-
wertung nach Beteiligungsanteil und Interessenlage vornimmt. Auch ein solches Unternehmen ist als Gesamtheit 
zu behandeln, für das ein Gesamtwert einheitlich zu ermitteln ist. Die Bewertung darf zudem nicht in Abhängigkeit 
der unterschiedlichen Beteiligungsverhältnisse und daher auch nicht nach unterschiedlichen Methoden vorge-
nommen werden. Es muss durch eine einheitliche Handhabung der dem Unternehmen der Gemeinden obliegen-
den zweckgerichteten Aufgabenerfüllung als wirtschaftliche Einheit in verselbstständigter Form zutreffend Rech-
nung getragen werden. 
 
 
6.3.3.2 Das Unternehmen mehrerer Gemeinden als Sachgesamtheit  
 
Jedes Unternehmen besteht aus einer Vielzahl von eigenständigen und gebrauchsfähigen Vermögensgegen-
ständen. Es wird nur durch deren Vorhandensein und Ineinanderwirken zu einer Sachgesamtheit, denn es be-
steht ein einheitlicher Nutzungs- und Wertzusammenhang. Dieses ermöglicht es, das Unternehmen als konkrete 
Bewertungseinheit zu erfassen und als zusammengesetzten bzw. sog. einheitlichen Vermögensgegenstand zu 
betrachten, um einen möglichst objektiven Wert bestimmbar zu machen. Diese Festlegung gilt nur für das Unter-
nehmen selbst, sondern wirkt sich auch auf Unternehmensbeteiligungen aus, um den Vermögenswert des einzel-
nen Gesellschafters zu erfassen.  
 
Der bilanziellen Einheitsbetrachtung stehen wegen der Verbundwirkungen und der wechselseitigen kausalen 
Beziehungen zwischen den einzelnen Objekten oder Teilbereichen des Unternehmens der Grundsatz der Einzel-
bewertung und das Saldierungsverbot nicht entgegen. Das gemeindliche Unternehmen ist daher nicht in seiner 
Vielzahl von Teilbetrieb zu betrachten, sondern als eine einzige Sachgesamtheit zu behandeln. Es bleibt auch 
dann eine Sachgesamtheit „Unternehmen“, wenn eine Gemeinde als Gesellschafter ausscheidet.  
 
 
6.3.3.3 Die Bewertung eines Unternehmens mehrerer Gemeinden   
 
Die Umstände, dass ansonsten selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände wegen des bestehenden Nut-
zungs- und Funktionszusammenhangs zu einer einheitlichen Sache werden und dies auch für ein gemeindliches 
Unternehmen gilt, führt dazu, ein solches Unternehmen auch als einheitlichen Vermögensgegenstand zu bewer-
ten bzw. das Unternehmen als eine Bewertungseinheit zu erfassen und entsprechend zu bilanzieren. Dies erfor-
dert, den Unternehmenswert unter dieser Zielsetzung und für eine wirtschaftliche Einheit „Unternehmen“ zu ermit-
teln. Diese Unternehmensbewertung lässt die zivilrechtlichen Vertrags- und Besitzverhältnisse grundsätzlich 
unberührt. Sie sind erst dann zu berücksichtigen, wenn zu klären ist, welche Gemeinde in welchem Umfang als 
wirtschaftlicher Eigentümer des bewerteten Unternehmens anzusehen ist, welcher Vermögensteilwert am ge-
meindlichen Unternehmen der einzelnen Gemeinde zuzurechnen und in ihrer Bilanz anzusetzen ist. Eine Teilbe-
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wertung eines gemeindlichen Unternehmens, bei der das Unternehmen faktisch in „wirtschaftliche Teilbetriebe“ 
aufgetrennt wird, um lediglich bezogen auf das Beteiligungsverhältnis einen (Teil-) Wert zu ermitteln, entspricht 
nicht den Grundsätzen über die Bewertung von Vermögensgegenständen.  
 
Auch beim Ausscheiden eines Gesellschafters aus einem Unternehmen besteht ein Anlass bzw. ein Bedarf für 
die Ermittlung eines anteiligen Wertes am Unternehmen. Die dafür notwendige Bewertung erstreckt sich auch 
dann auf das gesamte Unternehmen und nicht auf ausgewählte „Teilbereiche“. In diesen Fällen wird mithilfe einer 
Auseinandersetzungsbilanz das gesamte Unternehmen betrachtet, um daraus den möglichen Anteilswert bzw. 
Beteiligungswert zu bestimmen. Eine Unternehmensaufteilung und -bewertung nur aus gesellschaftsrechtlicher 
Sicht könnte zudem zu einer Beliebigkeit bei der Bewertung führen. Um den Bewertungs- und Bilanzierungs-
grundsätzen zu genügen, muss die Bewertung jedoch willkürfrei sein, denn es gilt, den „inneren“ Wert des Anteils 
der jeweiligen Gemeinde als wirtschaftlichen Wert zu ermitteln. Dies kann nur gelingen, wenn dabei das Unter-
nehmen einheitlich als eine Gesamtheit bewertet und das durch die Vorschrift zugelassene Wahlrecht auch ein-
heitlich ausgeübt wird. 
 
 
6.3.3.4 Die Auswahl des Bewertungsverfahrens 
  
Wenn bei einem Unternehmen ein Beteiligungsverhältnis von mehreren Gemeinden besteht und mindestens eine 
Gemeinde in dem Umfang am Unternehmen beteiligt ist, dass bei einer sonstigen alleinigen Beteiligung der Ge-
meinde das Unternehmen nach dem Ertragswertverfahren oder nach dem Substanzwertverfahren zu bewerten 
wäre, ist dieses Verfahren als anzuwendendes Bewertungsverfahren zu bestimmen. Das Ergebnis daraus haben 
alle beteiligten Gemeinden entsprechend ihrer Beteiligungen in der Bilanz anzusetzen.  
 
Die zutreffende Bewertungsmethode für das Unternehmen ist aber auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
für den gemeindlichen Gesamtabschluss einer Gemeinde festzulegen. So zeigt auch die Verpflichtung zur Konso-
lidierung eines Unternehmens nach § 50 Absatz 1 und 2 GemHVO NRW, das diese Beteiligungsbewertung nach 
dem Ertragswertverfahren oder Substanzwertverfahren vorzunehmen ist. In jedem dieser Bewertungsfälle ist der 
daraus ermittelte Gesamtwert von den anderen am Unternehmen beteiligten Gemeinden entsprechend ihren 
Beteiligungsverhältnissen in der jeweiligen gemeindlichen Bilanz anzusetzen.  
 
In den Fällen, in denen keine Beteiligungsverhältnisse bei einer Gemeinde für eine Vollkonsolidierung im Rahmen 
des Gesamtabschlusses vorliegen, sondern nur Unternehmen bei den Gemeinden nach § 50 Absatz 3 GemHVO 
NRW zu konsolidieren sind, ist entsprechend zu verfahren, d. h. wegen der Einbeziehung in den Gesamtab-
schluss kann für die Bewertung dieses Unternehmens auch nur das Ertragswertverfahren oder Substanzwertver-
fahren in Betracht kommen. Auch in diesen Fällen ist der daraus ermittelte Gesamtwert dann von den anderen 
am Unternehmen beteiligten Gemeinden entsprechend ihren Beteiligungsverhältnissen in der jeweiligen gemeind-
lichen Bilanz anzusetzen. In den Fällen, in denen die Beteiligungen der Gemeinden an einem Unternehmen je-
weils so gering sind, dass bei jeder am Unternehmen beteiligten Gemeinde das Unternehmen nach § 116 Absatz 
3 GO NRW nicht in den Gesamtabschluss einbezogen zu werden braucht, kann dieses Unternehmen auch bei 
jeder Gemeinde mit dem anteiligen Eigenkapital bewertet und angesetzt werden. Aber auch in diesen Fällen gilt, 
eine Bewertungsmethode zwischen den beteiligten Gemeinden festzulegen.  
 
Es muss auch bei einer vereinfachten Bewertung gewährleistet werden, dass die Bewertung solcher Unterneh-
men trotz unterschiedlicher Beteiligungsverhältnisse nicht von den Gemeinden nach unterschiedlichen Methoden 
erfolgt und das Unternehmen insgesamt als Einheit behandelt wird. Die Anwendung von Vereinfachungen wird 
zudem dadurch begrenzt, dass der Unternehmenswert insgesamt mit der Summe der entsprechenden Wertan-
sätze in den Bilanzen der einzelnen beteiligten Kommunen identisch sein muss.  
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6.3.3.5 Die Abstimmung der Unternehmensbewertung mit allen beteiligten Gemeinden 
 
Bei der Bewertung eines Unternehmens, an dem mehrere Gemeinden beteiligt sind, ist zu beachten, dass der 
ermittelte gesamte Unternehmenswert mit der Summe der gebildeten Wertansätze aus den Bilanzen der beteilig-
ten Gemeinden übereinstimmen muss. Dies erfordert mindestens, den Stichtag für die Unternehmensbewertung 
sowie das Bewertungsverfahren zwischen allen am Unternehmen beteiligten Gemeinden abzustimmen. Die ge-
wählte Vorgehensweise bei der Bewertung muss im Einklang mit den haushaltsrechtlichen Grundsätzen „Wirt-
schaftlichkeit“ und Sparsamkeit“ stehen. Außerdem wird durch die Zusammenarbeit der Gesellschafter bei der 
Unternehmensbewertung unnötiger Aufwand vermieden, denn jeder Gesellschafter kann bezogen auf den Stich-
tag seiner Eröffnungsbilanz den anzusetzenden Wertansatz aus dem Bewertungsergebnis bestimmen.  
 
 
6.3.4 Unternehmensbewertung und öffentliche Zwecksetzung des Unternehmens 
 
Die Vorschrift bestimmt, dass die Beteiligungen an Unternehmen mit gemeindlicher Bedeutung unter Beachtung 
ihrer öffentlichen Zwecksetzung bewertet werden sollen. Nach § 107 Absatz 1 Nummer 1 GO NRW darf sich die 
Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn u.a. ein öffentlicher Zweck die Betätigung 
erfordert. Ob dies gegeben ist, bestimmt sich vor allem aus der Zielsetzung des gemeindlichen Handelns, bei der 
die wirtschaftliche Betätigung ein Instrument zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben ist.  
 
Eine wirtschaftliche Betätigung, die allein der Gewinnerzielung dient, dürfte nicht mit der Vorgabe der öffentlichen 
Zwecksetzung in Einklang stehen. Der Gemeinde steht aber bei der Errichtung, Übernahme oder Erweiterung 
eines Unternehmens ein Beurteilungsspielraum hinsichtlich des unbestimmten Rechtsbegriffs „öffentlicher Zweck“ 
zu, sodass es zur Abgrenzung im Einzelfall auf eine Gesamtwürdigung der örtlichen Gegebenheiten ankommt. 
Jedenfalls ist eine Entscheidung in jedem Einzelfall der Bewertung einer Beteiligung an einem Unternehmen mit 
gemeindlicher Bedeutung zu treffen, bei mehreren beteiligen Gemeinden in gemeinsamer Zusammenarbeit, wel-
ches Verfahren zur Anwendung kommen soll. 
 
 
6.3.5 Bewertungsverfahren für Unternehmen mit gemeindlicher Bedeutung 
 
Die Vorschrift bestimmt, dass die Beteiligungen an Unternehmen mit gemeindlicher Bedeutung unter Beachtung 
anhand des Ertragswertverfahrens oder des Substanzwertverfahrens bewertet werden sollen. Dieses Wahlrecht 
kann auf ein Unternehmen nur einheitlich angewendet werden. Die Verfahren werden nachfolgend aufgezeigt 
(vgl. Abbildung). 
 

 
Die Bewertungsverfahren für Unternehmen mit gemeindlicher Bedeutung 

 
 

ERTRAGSWERTVERFAHREN 
 

SUBSTANZWERTVERFAHREN 
 
Betriebsergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern 
 

 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) 

 
-     Ertragssteuern 
 

 
- bislang auf die AHK angefallene Abschreibungen 

 
+    Abschreibungen 
 

 
- Fremdkapital und Rückstellungen 

 
-     Investitionen 
 

 
+ Schätzwert - immaterielle Güter, z. B. Lizenzen 

 
+/-  Veränderungen des Nettoumlaufvermögens 
 

Unternehmenswert 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 55 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2753 

 
Die Bewertungsverfahren für Unternehmen mit gemeindlicher Bedeutung 

 
 

ERTRAGSWERTVERFAHREN 
 

SUBSTANZWERTVERFAHREN 
 
= Cashflow 
 
 
x unterstellte Kapitalverzinsung 
 
 

Unternehmenswert 
 

          Abbildung 726 „Die Bewertungsverfahren für Unternehmen mit gemeindlicher Bedeutung“  
 
 
6.3.5.1 Das Ertragswertverfahren (Ertragsüberschussrechnung) 
 
Mit der Ertragswertmethode wird der Wert einer Beteiligung unter der Annahme ausschließlich finanzieller Ziele 
durch den Barwert der zukünftigen Nettozuflüsse an die Gemeinde ermittelt. Die Nettozuflüsse ergeben sich vor-
rangig aufgrund des Anspruchs der Gemeinde auf Ausschüttung der von ihrem Unternehmen erwirtschafteten 
finanziellen Überschüsse. Die Ertragsbewertung setzt daher eine Prognose über die künftigen dem Unternehmen 
entziehbaren finanziellen Überschüsse voraus. Dieses wird auf der Grundlage einer Ertragsüberschussrechnung 
ermittelt, bei der für die Bewertung die Planungsrechnungen des Unternehmens herangezogen werden. Für eine 
sachgerechte Bewertung ist es erforderlich, dass die Planungsrechnungen alle wertrelevanten Faktoren beinhal-
ten und alle Annahmen und Ansätze schlüssig sind.  
 
 
6.3.5.2 Das Substanzwertverfahren 
 
Die Gemeinden verfügen vielfach über Unternehmen mit gemeindlicher Bedeutung, die vorrangig der Erreichung 
von Zielen aus der sachlichen Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen, z. B. Unternehmen des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs. Der Wert eines solchen Unternehmens lässt sich sachgerecht durch die Anwendung sub-
stanzwertorientierter Bewertungsverfahren ermitteln. Er gibt an, welcher Betrag aufgewendet werden müsste, um 
ein vergleichbares Unternehmen mit gleicher Leistungsfähigkeit zu errichten. Die werthaltige Substanz ist grund-
sätzlich unter der Annahme der Fortführung des Unternehmens als Rekonstruktions- oder Substanzwert zu ermit-
teln, bei der nicht nur die Vermögenswerte des Unternehmens, sondern auch seine Schulden zu berücksichtigen 
sind. Der Wertansatz für die gemeindliche Bilanz ist nicht unter der Annahme der Liquidation (Aufgabe oder Ver-
äußerung) des Unternehmens als Liquidationswert zu bestimmen.       
 
 
6.3.5.2.1 Wertansatz aus ermitteltem Substanzwert des Unternehmens 
 
Der Wertansatz in der Eröffnungsbilanz für Unternehmen mit gemeindlicher Bedeutung ist nach Sinn und Zweck 
der Verpflichtung der Gemeinde zur Fortführung der Aufgabenerfüllung auf die Unternehmensfortführung auszu-
richten. Weil das betreffende Unternehmen weiterhin gemeindliche Aufgaben erledigt, ist unter der Annahme der 
Fortführung des Unternehmens der Substanzwert zu ermitteln. Dadurch sollen die Kosten festgestellt werden, die 
entstehen würden, wenn das Unternehmen in seinem gegenwärtigen Zustand neu errichtet werden sollte (Re-
konstruktionswert). Der Substanzwert eines Unternehmens wird bestimmt durch den Anschaffungs- oder Herstel-
lungswert, den aktuellen Zustand, die technische Nutzungs- und Lebensdauer sowie die vorhandenen immateriel-
len Werte, aber auch durch die Berücksichtigung der Schulden des Unternehmens. Nur der Substanzwert als 
Rekonstruktionswert kommt als Wertansatz für die gemeindliche Eröffnungsbilanz in Betracht. 
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6.3.5.2.2 Ansatz des Liquidationswertes eines Unternehmens nicht zulässig 
 
Bei der Ermittlung des Liquidationswertes eines Unternehmens wird unterstellt, dass das Unternehmen nicht 
weitergeführt, sondern aufgegeben oder veräußert werden soll. Daher wird bei einer darauf ausgerichteten Un-
ternehmensbewertung geschätzt, welcher Erlös beim Verkauf des Unternehmens (Verkauf der Vermögensge-
genstände abzüglich der Kosten der Liquidation und der Schulden) erzielt werden könnte. Das Unternehmen wird 
dabei lediglich als Ansammlung von wirtschaftlichen Gütern betrachtet. Zudem erfolgt die Ermittlung des Vermö-
genswertes unter der Annahme schlechter Verwendungsverhältnisse und einer ungünstigen Realisierung des 
Verkaufs.  
 
In diesen Fällen werden immer die Stilllegung des Betriebes und eine Einzelverwertung der vorhandenen Vermö-
gensgegenstände angenommen, sodass bei dieser Wertermittlung viele wertsteigernde Faktoren außer Acht 
gelassen werden. Außerdem sind auch sämtliche Verpflichtungen aus der Aufgabe des Unternehmens in die 
Bewertung einzubeziehen und neben den bestehenden Verbindlichkeiten und Rückstellungen vom möglichen 
Veräußerungserlös in Abzug zu bringen. Der Liquidationswert stellt deshalb nur die absolute Wertuntergrenze 
eines zu beurteilenden Unternehmens dar. Er ist im Sinne des in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzuset-
zenden vorsichtig geschätzten Zeitwertes als Wertansatz für ein Unternehmen mit gemeindlicher Bedeutung 
grundsätzlich nicht geeignet und daher auch als solcher zulässig. 
 
 
6.3.5.2.3 Ansatz von auf andere Weise ermittelten Werten nicht zulässig 
 
Auch ein Ansatz von auf andere Weise ermittelten Werten für Unternehmen mit gemeindlicher Bedeutung ist in 
der gemeindlichen Eröffnungsbilanz nicht zulässig. So darf ein Wertansatz von der Gemeinde weder allein auf 
ihrer historischen Stammeinlage im Unternehmen aufgebaut noch lediglich im Umfang der Stammeinlage als 
Wertansatz für die Eröffnungsbilanz verwendet werden. Auch wenn Gesellschaftsverträge für den Fall der Auflö-
sung der Gesellschaft ggf. nur die Rückzahlung der Stammeinlage vorsehen und der diesen Betrag übersteigen-
de Veräußerungserlös für gemeinnützige Zwecke zu verwenden ist, stellt dies keinen ausreichenden Grund dar, 
als Wertansatz für die Eröffnungsbilanz den Betrag der Stammeinlage einzusetzen. 
 
 
6.4 Zu Satz 4 (Vereinfachungen bei den Bewertungsmethoden): 
 
6.4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Wegen des Aufwandes für die Ermittlung eines Unternehmenswertes wird als Vereinfachung eine Wertermittlung 
zugelassen, bei der die Wertableitung auf alle wesentlichen wertbildenden Faktoren beschränkt werden kann, 
also auf Faktoren, die die künftigen Ein- und Auszahlungen des Unternehmens beeinflussen sowie auf Faktoren, 
die sich auf den Kapitalisierungszinssatz auswirken. In geeigneten Umfang sollen dabei zur Vereinfachung vor-
handene Planungsrechnungen berücksichtigt werden.  
 
 
6.4.2 Vereinfachungen bei der Ertragswertmethode  
 
Nach der Vorschrift darf die Wertermittlung auf die wesentlichen wertbeeinflussenden Faktoren unter Berücksich-
tigung vorhandener Planungsrechnungen beschränkt werden. Gleichwohl wird eine vollständige Bewertung er-
wartet. Eine Beschränkung auf die "wesentlichen wertbeeinflussenden Faktoren" kann daher nicht bedeuten, 
dass etwa Umsätze nur auf Basis ausgewählter Ertragspotentiale einbezogen werden. Zulässig ist es jedoch, die 
Plausibilisierung der Plandaten auf einer aggregierten Ebene durchzuführen und dadurch auf die wesentlichen 
wertbestimmenden Faktoren einzugrenzen. Die wertbestimmenden Faktoren sind dabei zu differenzieren in Fak-
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toren, welche die künftigen Ein- bzw. Auszahlungen beeinflussen, sowie in Faktoren, welche den Kapitalisie-
rungszinssatz beeinflussen. Strukturbrüche und unschlüssige Entwicklungen in den wesentlichen wertbestim-
menden Faktoren. z. B. Mengen- und Preisentwicklungen oder Entwicklungen des spezifischen Personalaufwan-
des bedürfen einer sachgerechten Begründung.  
 
 
6.4.3 Vereinfachungen beim Substanzwertverfahren 
 
Beim Substanzwertverfahren werden entweder die historischen Anschaffungskosten der Vermögenswerte auf 
den Bewertungsstichtag indiziert oder zum Bewertungsstichtag die Wiederbeschaffungswerte ermittelt. Durch 
Absetzung zeitanteiliger linearer Abschreibungen nach Maßgabe der wirtschaftlichen Nutzungsdauern ergeben 
sich die Werte. Auch hier kann die Bewertung auf die wesentlichen wertbeeinflussenden Faktoren begrenzt wer-
den. In vielen Fällen wird es ausreichen, für die wesentlichen Aktiva genauere Berechnungen anzustellen. Die 
übrigen Aktiva können zumeist im Rahmen pauschaler Hinzuschätzungen erfasst werden. Es wird im Einzelfall 
die Vereinfachung zu bestimmen sein. Dazu soll gelten: Es ist so genau wie möglich zu bewerten. Vereinfachun-
gen können so weitgehend vorgenommen werden, wie die Informationsfunktion des Abschlusses nicht unange-
messen beeinträchtigt wird. 
 
 
7. Zu Absatz 7 (Bewertung von Wertpapieren): 
 
Wegen der möglichen Wertänderungen von Wertpapieren, die an einer Börse zum amtlichen Handel oder zum 
geregelten Markt zugelassen oder in den Freiverkehr einbezogen sind, ist es für diese Wertpapiere, die i.d.R. 
auch von der Gemeinde über längere Zeit gehalten werden, sachgerecht, ihren in der Eröffnungsbilanz anzuset-
zenden Wert aus einer Zeitraumbetrachtung zu ermitteln. Die Vorschrift sieht deshalb vor, diese Wertpapiere mit 
dem Tiefstkurs der vergangenen 12 Wochen ausgehend vom Eröffnungsbilanzstichtag anzusetzen. Für die Er-
mittlung des Wertes können auf einem Markt notierte Preise herangezogen werden, also Preise, zu denen eine 
Transaktion dieser Finanzanlage erfolgt ist.  
 
Für die Ermittlung ist der konkrete Zeithorizont zu beachten, aus dem die Preisnotierungen für die Bestimmung 
des Wertansatzes herangezogen werden können. Ein Vergleich mit anderen vergleichbaren Finanzanlagen oder 
nur eine Schätzung ist für die Ermittlung eines Tiefstkurses der vergangenen 12 Wochen nicht ausreichend. Ge-
mäß ihrer Zweckbestimmung ist es erforderlich, die Wertpapiere entweder dem Anlagevermögen oder dem Um-
laufvermögen zuzuordnen. Wertpapiere sind dem Umlaufvermögen zuzuordnen, wenn sie zur Veräußerung oder 
als kurzfristige Anlage liquider Mittel bis zu einem Jahr bestimmt sind.  
 
 
8. Zu Absatz 8 (Bestimmung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer): 
 
8.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz sind bereits viele abnutzbare Vermögensge-
genstände im Gebrauch der Gemeinde. Deshalb wird durch diese Vorschrift nochmals klargestellt, dass auf der 
Grundlage der allgemeinen Regelungen über die Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen zum Stichtag 
der Eröffnungsbilanz nur die noch mögliche Restnutzungsdauern dieser Vermögensgegenstände zu ermitteln 
sind. Dieses kann in Einzelfällen Schwierigkeiten bereiten, wenn bereits Gebäude mehrfach umgebaut und sa-
niert worden sind oder seit Generationen genutzt werden und eine weitere Nutzung vorgesehen ist.  
 
Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen finden 
die gesetzlichen Regelungen für den „Dauerbetrieb“ grundsätzlich auch für die in der Eröffnungsbilanz anzuset-
zenden Vermögensgegenstände Anwendung (vgl. § 35 GemHVO NRW). Im Sinne dieser Vorschrift bedeutet der 
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verwendete Begriff „Restnutzungsdauer“, dass die Anzahl der Jahre zu ermitteln ist, in denen der betreffende 
gemeindliche Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann, wenn seine Unterhaltung und Bewirt-
schaftung unter ordnungsmäßigen Gesichtspunkten erfolgen wird. Die Vorschrift verlangt jedoch nicht, zusätzlich 
auch einen fiktiven Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt zu ermitteln. 
 
 
8.2 Die Ermittlung der wirtschaftliche Restnutzungsdauer 
 
Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes ist unter Einbeziehung der noch vorgese-
henen weiteren Nutzung, seines Alters und seiner bisherigen Nutzung einschließlich seiner Instandsetzungen und 
Veränderungen bzw. Erweiterungen u.a. örtlicher Gegebenheiten sorgfältig und sachgerecht zu schätzen. Bei der 
Bewertung ist hinsichtlich der durchgeführten Modernisierungen auch darauf abzustellen, wie lange danach der 
Vermögensgegenstand, bezogen auf den Bewertungsstichtag, bereits im verbesserten Zustand genutzt wurde.  
 
Mit der nach § 35 Absatz 3 GemHVO NRW vom Innenministerium bekannt gegebenen „NKF-Rahmentabelle der 
Gesamtnutzungsdauer kommunaler Vermögensgegenstände“ (vgl. Nr. 1.5.1 des Runderlasses des Innenministe-
riums vom 24.02.2005; SMBl. NRW 6300), die in die örtliche Festlegung der Restnutzungsdauer eines Vermö-
gensgegenstandes einzubeziehen ist, wurde ein allgemeiner Zeitrahmen für die wirtschaftliche Nutzungsdauer 
gemeindlicher Vermögensgegenstände festgesetzt.  
 
 
8.3 Die Festsetzung der Restnutzungsdauer 
 
Die Festsetzung der Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen setzt grundsätzlich voraus, dass der 
abnutzbare Vermögensgegenstand nach seinem Zustand zum Stichtag der Eröffnungsbilanz noch nutzungsfähig 
ist und von der Gemeinde im Rahmen des Möglichen weiterhin genutzt werden soll. Als Restnutzungsdauer gilt 
die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag verbleibende Nutzungsdauer eines gemeindlichen Vermögensgegenstan-
des. Die Nutzungsfähigkeit des Vermögensgegenstandes muss dabei unter Berücksichtigung seines Alters und 
seines Zustandes festgestellt und durch Alterswertminderung und Minderungen wegen Mängel bzw. Schäden 
(nicht durch Abschreibungen vor der Eröffnungsbilanz) in das Bewertungsergebnis eingeflossen sein.  
 
Unter Einbeziehung der Nutzungsfähigkeit kann dann grundsätzlich im Rahmen eines Vergleichs mit einem 
gleichartigen neuwertigen Vermögensgegenstand eine noch mögliche Restnutzungsdauer ermittelt werden. Dazu 
kann mithilfe der Abschreibungstabelle und dabei für den Neuwert mit 100 % eine zulässige Nutzungsdauer be-
stimmt werden. Ein neuwertiger Vermögensgegenstand, der eine Nutzungsdauer von 50 Jahren hat und der 
bewertete Vermögensgegenstand, der noch eine voraussichtliche Nutzungsfähigkeit von 20 % hat, würden in den 
vorzunehmenden Vergleich einbezogen. Es ergäbe sich dabei eine mögliche Restnutzungsdauer des anzuset-
zenden Vermögensgegenstandes von 10 Jahren. Bestehen Zweifel über das theoretisch ermittelte Ergebnis 
können ggf. mit Hilfe von technischem Sachverstand oder anderen Informationen über technische (Rest-) Nut-
zungsdauern eine Überprüfung und ggf. Korrekturen der Restnutzungsdauer vorgenommen werden. 
 
 
9. Zu Absatz 9 (Bewertungsrichtlinie): 
 
Für die erstmalige Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz ist es von herausragender Bedeutung, dass bei 
den Gemeinden die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz nachvollziehbar und sicher sind und ein hohes Maß an 
eine gleiche Bilanzierung und Bewertung besteht. Daher ist es aus gemeindeübergreifender Sicht sachgerecht, 
bei Bedarf die Gemeinden bei der Aufstellung ihrer Eröffnungsbilanz durch einen Bewertungsleitfaden zu unter-
stützen und wichtige Verfahrensweisen zu vereinheitlichen und zu konkretisieren.  
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Vor diesem Hintergrund wurde durch den Absatz 9 eine Ermächtigungsgrundlage für das Innenministerium ge-
schaffen, um bei erkennbarem Bedarf bei den Gemeinden die eine einheitliche Vorgehensweise bei der Bilanzie-
rung und Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden für die Eröffnungsbilanz in jeder Gemeinde zu 
sichern. Dem Innenministerium liegen bisher keine Erkenntnisse vor, die es zwingend erforderlich machen, zu-
sätzlich zu den spezifischen Vorschriften in der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung noch 
weitergehende Vorschriften in Form eines Bewertungsleitfadens oder mehrerer Bewertungsleitfäden auf der 
Grundlage der Ermächtigung in § 55 Absatz 9 GemHVO NRW zu erlassen.  
 
Es ist bisher kein gemeindeübergreifendes Erfordernis dafür erkennbar, sodass bisher davon abgesehen worden 
ist, landeseinheitliche Bewertungsleitfäden zu bestimmten Sachverhalten zu erstellen. Außerdem sollen aus Lan-
dessicht neue Standards für die Gemeinden im Rahmen des NKF möglichst vermieden werden, wenn dafür keine 
Bedingungen vor Ort vorliegen oder dieses nicht zwingend nach dem Gesamtkonzept des NKF erforderlich ist.  
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 56 
Vereinfachungsverfahren für die Ermittlung von Wertansätzen 

 
(1) 1Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 410 Euro ohne Umsatzsteuer ermittelt wird, 
müssen nicht angesetzt werden. 2Sie können mit ihrem Zeitwert, wenn sie noch länger als ein Jahr genutzt wer-
den, oder mit einem Erinnerungswert angesetzt werden.   
 
(2) Am Bilanzstichtag auf ausländische Währung lautende Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen sind mit 
dem Briefkurs, Forderungen und geleistete Anzahlungen mit dem Geldkurs in Euro umzurechnen. 
 
(3) 1Eine eigenständige Bewertung von Maschinen und technischen Anlagen, die Teil eines Gebäudes sind, so-
wie von selbstständigen beweglichen Gebäudeteilen kann unterbleiben, wenn deren voraussichtliche Nutzungs-
dauer nicht erheblich von der des zugehörigen Gebäudes abweicht oder wenn diese keine wesentliche Bedeu-
tung haben. 2Dies gilt nicht für Vermögensgegenstände, die nur vorübergehend in ein Gebäude eingebaut oder 
eingefügt sind (Scheinbestandteile).  
 
(4) Zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze für Vermögensgegenstände können übernom-
men werden. 
 
(5) 1Für gleichartige oder sachlich durch eine Fördermaßnahme verbundene Vermögensgegenstände kann der 
Vom-Hundert-Anteil der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge an den Anschaffungs- und Herstellungskosten 
des geförderten Vermögensgegenstandes mit Hilfe mathematisch-statistischer Methoden auf Grund von Stich-
proben oder durch andere geeignete Verfahren pauschal ermittelt werden. 2Dieser Vom-Hundert-Anteil ist der 
Ermittlung des ansetzbaren Wertes der Sonderposten unter Berücksichtigung des angesetzten Zeitwertes des 
Vermögensgegenstandes zu Grunde zu legen. 
 
 
Erläuterungen zu § 56: 
 
I. Allgemeines 
 
Für die Eröffnungsbilanz werden durch die Vorschrift, ergänzend zu den Vereinfachungen bei der Inventur, be-
sondere Vereinfachungen bei der Bewertung von gemeindlichen Vermögensgegenständen zugelassen, um die 
Umstellung von der Kameralistik auf das neue doppische Rechnungswesen zu erleichtern, aber auch, weil die 
Aufstellung der Eröffnungsbilanz unter wirtschaftlichen Gesichtpunkten zu betrachten und zu bewerten ist. Es ist 
deshalb zugelassen worden, dass zum Zwecke der gemeindlichen Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze 
für Vermögensgegenstände übernommen werden können. Bei der Inanspruchnahme solcher Bewertungsverein-
fachungen ist zudem der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Bewertungszwecks und der Zusammenhang zum 
Abgabenrecht in Form des Kommunalabgabengesetzes NRW zu beachten.  
 
Neben den bestehenden Erfassungs- und Bewertungsvereinfachungen des kaufmännischen Rechnungswesens 
sowie den besonderen Vorschriften für die Aufstellung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz, z. B. die Bestimmun-
gen des § 55 GemHVO NRW, können die in dieser Vorschrift genannten zusätzlichen Vereinfachungsverfahren 
für die Ermittlung von Wertansätzen bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde zur Anwendung 
kommen. Sie können die besonderen Bewertungsvorschriften ergänzen und dürfen ihnen nicht entgegenstehen. 
Macht die Gemeinde von den Vereinfachungsverfahren Gebrauch, ist dieses im Anhang (vgl. § 92 Absatz 2 GO 
NRW i.V.m. § 44 GemHVO NRW) zu erläutern. 
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II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Vereinfachung für geringwertige Vermögensgegenstände):  
 
Durch die Vorschrift wird zugelassen, dass in der Eröffnungsbilanz die Vermögensgegenstände nicht angesetzt 
werden müssen, für die ein Zeitwert ermittelt wird, der 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen darf. Diese 
Vereinfachungsregelung führt auch dazu, dass im Rahmen der Inventur für die Eröffnungsbilanz solche wertmä-
ßigen Vermögensgegenstände nicht gezählt bzw. erfasst werden müssen. Die Vorschrift dient der Vereinfachung 
der Bilanzierung entsprechend den Anwendungen im Handelsrecht. Die Wertgrenze ist dem Einkommensteuer-
recht entnommen. Sie ist anwendbar auf abnutzbare Vermögensgegenstände. Nicht abnutzbare oder unbewegli-
che Vermögensgegenstände kommen dafür in Betracht. Bei der Frage der Wertgrenze ist die Umsatzsteuer kos-
tenmindernd zu berücksichtigen. Dies beinhaltet auch, dass die in § 29 Absatz 3 GemHVO NRW enthaltene Re-
gelung „Auf die Erfassung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit einem wertmäßigen Betrag 
von unter 60 Euro kann verzichtet werden.“ durch die Regelung des Satzes 1 miterfasst wird.  
 
Die Wertgrenze von 60 Euro findet sich im Handelsrecht und dient der Vereinfachung, z. B. für die Betriebs- und 
Geschäftsausstattung der Gemeinde. Bei geringwertigen Wirtschaftgütern, die insbesondere dann von unterge-
ordneter Bedeutung für die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind, wird auf eine Aktivierung grundsätzlich ver-
zichtet, wenn diese einen Wert von 60 Euro nicht übersteigen. Sie können von der Gemeinde unmittelbar in die 
Ergebnisrechnung als Aufwendungen einbezogen werden. Diese Vermögensgegenstände müssen deshalb auch 
nicht in die Inventur einbezogen werden. Vor Ort ist eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und ggf. bei welchen 
Vermögensgegenständen von dem Wahlrecht dieser Vorschrift Gebrauch gemacht wird, um im Ergebnis eine 
Erleichterung zu erreichen.  
 
Die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung gebietet es in diesem Zusammenhang, dass die Gemeinde einen Über-
blick über die in der Verwaltung eingesetzten und verfügbaren Gegenstände ihrer Geschäftsausstattung hat. Eine 
solche Sachlage gewährleistet eine notwendige und ausreichende Ausstattung ihrer Beschäftigten und trägt zur 
Sicherung der Aufgabenerfüllung bei. Die Übersicht über die Gegenstände sollte dabei so ausgestaltet werden, 
dass doppelte Erfassungen möglichst vermieden und die Nachweise zutreffend sind. Weil vielfach aber eine Er-
fassung und Aktivierung auch von Vermögensgegenständen mit geringem Wert von der Gemeinde gewünscht 
wird, ist ergänzend bestimmt worden, dass Vermögensgegenstände, die noch länger als ein Jahr genutzt werden, 
mit ihrem Zeitwert oder mit einem Erinnerungswert in der Eröffnungsbilanz angesetzt werden können. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Währungsumrechnung): 
 
Zu Vereinfachung und Reduzierung des Aufwands bzw. wegen der Darstellung der Beträge in einer einheitlichen 
Währung in der Eröffnungsbilanz ist bestimmt worden, dass am Bilanzstichtag auf ausländische Währung lauten-
de Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen mit dem Briefkurs, Forderungen und geleistete Anzahlungen mit 
dem Geldkurs in Euro umzurechnen sind. Der Ansatz entspricht damit dem Betrag, der in Euro eingesetzt werden 
muss, um die für die Rückzahlung notwendigen Mittel in fremder Währung zu beschaffen. Für die Fremdwährun-
gen ist als Umrechnungskurs der Briefkurs am Bilanzstichtag vorgesehen worden.  
 
Bei Forderungen und geleisteten Anzahlungen soll der Geldkurs zur Anwendung kommen, da mit einer (Rück-) 
Zahlung der Gemeinde an die Dritten nicht gerechnet wird. Die Grundlagen der Währungsumrechnung für die 
Bilanzposten, denen Fremdwährungsbeträge ganz oder teilweise zugrunde liegen, sind im Anhang anzugeben. 
Dabei muss die Angabe im Anhang nicht alle Details der gewählten Umrechnungsmethode enthalten. Es sollte 
jedoch die Art des Umrechnungskurses, die angewandten Bewertungsgrundsätze und ggf. Währungsgewinne 
oder Währungsverluste angegeben werden.  
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3. Zu Absatz 3 (Vereinfachung für die Bewertung von Maschinen und technischen Anlagen): 
 
Es ist bestimmt worden, dass eine eigenständige Bewertung von Maschinen und technischen Anlagen, die Teil 
eines Gebäudes sind, sowie von selbstständigen beweglichen Gebäudeteilen unterbleiben kann, wenn deren 
voraussichtliche Nutzungsdauer nicht erheblich von der des zugehörigen Gebäudes abweicht oder wenn diese 
keine wesentliche Bedeutung haben. Diese Sachlage ist außerdem beim Infrastrukturvermögen möglich. Diese 
Regelung über die Behandlung von betrieblichen Einrichtungen und Anlagen lässt zu, dass grundsätzlich auch 
fest eingebaute Gegenstände in gemeindlichen Gebäuden, z. B. Einbauküche, Ladentheke und andere ähnliche 
Gegenstände, darunter erfasst werden, denn diese stellen i.d.R. im Einzelfall einen selbstständigen beweglichen 
Vermögensgegenstand dar. Die Regelung gilt nicht für Vermögensgegenstände, die nur vorübergehend in ein 
Gebäude eingebaut oder eingefügt sind (Scheinbestandteile).  
 
 
4. Zu Absatz 4 (Übernahme von Wertansätzen der Gebührenkalkulation): 
 
4.1 Allgemeine Sachlage 
 
Zur Vereinfachung und Reduzierung des Aufwands der Gemeinde bei der Aufstellung ihrer Eröffnungsbilanz ist 
durch diese Vorschrift bestimmt worden, dass zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze für 
Vermögensgegenstände in die gemeindliche Eröffnungsbilanz übernommen werden können. Die Vorschrift stellt 
damit einen konkreten Zusammenhang zum kommunalen Abgabenrecht her. Dieser Zusammenhang ist auch 
geboten, denn die Gemeinde ist nur nach Maßgabe des KAG NRW berechtigt, Abgaben in Form von Steuern, 
Gebühren und Beiträgen zu erheben, soweit nicht Bundes- oder Landesgesetze etwas anderes bestimmen (vgl. § 
1 Absatz 1 Satz1 KAG NRW).  
 
Die Vorschrift ist jedoch so gefasst, dass sich ein Gestaltungsspielraum für die Gemeinde für die Übernahme von 
zum Zwecke der örtlichen Gebührenkalkulation ermittelten Wertansätzen für Vermögensgegenstände eröffnet. 
Bei der Anwendung dieser Vorschrift muss die Gemeinde für die betreffenden Vermögensgegenstände daher 
nicht mehr den vorsichtig geschätzten Zeitwert nach § 92 Absatz 3 GO NRW ermitteln, sondern die Wertansätze 
in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz entstehen aufgrund des abgabenrechtlich örtlich angewandten Wertprin-
zips im Rahmen der gemeindlichen Gebührenerhebung.  
 
Die Vereinfachungsvorschrift wirkt sich wegen der zugelassenen Übernahme der für Zwecke der Gebührenkalku-
lation ermittelten Wertansätze für gemeindliche Vermögensgegenstände auch auf den Ansatz von Sonderposten 
in der gemeindlichen Bilanz aus, wenn gemeindliche Vermögensgegenstände aus Gebührenbereichen mithilfe 
erhaltener Zuwendungen finanziert wurden. Hier ist die anteilige Fremdfinanzierung in Form von Sonderposten – 
wie in anderen Fällen auch - bezogen auf den anzusetzenden Vermögenswert zu ermitteln. Zu beachten ist, dass 
die Vereinfachungsvorschrift auch auf die Bewertung gemeindlicher Betriebe Anwendung finden kann, jedoch nur 
im Rahmen der § 55 Absatz 6 GemHVO NRW enthalten Bewertungsverfahren für die gemeindlichen Betriebe, 
denn diese Vereinfachungsvorschrift stellt keine Verfahrensvorschrift dar.  
 
 
4.2 Die Übernahme von Wertansätzen auf der Grundlage der gewählten Kalkulationsgrundlage  
 
Die Vereinfachungsvorschrift stellt für die Übernahme von Wertansätzen für Vermögensgegenstände der Ge-
meinde darauf ab, dass diese für Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelt werden. Die Gemeinde hat bei ihrer 
Gebührenkalkulation die Wahl, diese entweder auf der Grundlage von Anschaffungskosten oder auf der Grundla-
ge von Wiederbeschaffungskosten vorzunehmen. Nach dem Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen sind 
bei der gemeindlichen Gebührenkalkulation die "nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kos-
ten" zu berücksichtigen, z. B. Abschreibungen. Bei der Gebührenkalkulation auf der Grundlage von Anschaf-
fungskosten oder auf der Grundlage von Wiederbeschaffungskosten sollte zur Ermittlung der zu übernehmenden 
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Wertansätze vorrangig auf die Kostenart „Abschreibungen“ abgestellt werden. Die damit zusammenhängenden 
Wertansätze der gemeindlichen Vermögensgegenstände in diesem Aufgabenbereich können dann, bezogen auf 
den Eröffnungsbilanzstichtag, in die gemeindliche Eröffnungsbilanz übernommen werden. 
 
 
4.3 Die Übernahme von Wertansätzen auf der Grundlage von Anschaffungskosten  
 
Nach der Fassung der Vereinfachungsvorschrift ist für eine Gebührenkalkulation auf der Grundlage von Wieder-
beschaffungskosten nicht ausdrücklich die Übernahme von Wertansätzen auf der Grundlage von Anschaffungs-
kosten in die gemeindliche Eröffnungsbilanz ausgeschlossen worden. Die Bestimmung stellt nur darauf ab, dass 
Wertansätze zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelt wurden. In diesem Zusammenhang ist es deshalb 
unerheblich, ob die gebührenrechtliche Ermittlung nach bilanziellen oder kalkulatorischen Gesichtspunkten er-
folgt. Es ist dabei vom Gesetzgeber hingenommen worden, dass in diesen Fällen eine erhebliche Abweichung 
zum üblicherweise anzusetzenden vorsichtig geschätzten Zeitwert entstehen kann. Dieses wurde von ihm hinge-
nommen, denn die Vereinfachungsregelung wurde unter Aufwandsgesichtspunkten weit gefasst. Bei der Anwen-
dung der Vereinfachungsregelung muss daher lediglich gesichert sein, dass die Ermittlung der Wertansätze der 
gemeindlichen Vermögensgegenstände gebührenrechtlichen Zwecken dient.  
 
 
4.4 Die Übernahme von Wertansätzen nicht aus einem Betrieb gewerblicher Art 
 
Der Bezug in dieser Vorschrift auf die „Gebührenkalkulation“ der Gemeinde dient der eindeutigen Abgrenzung 
bzw. der Bestimmung des Rahmens der Vereinfachungsmöglichkeit zur Übernahme bereits für Abgabenzwecke 
ermittelter Werte. Sie lässt eine Erweiterung auf die Übernahme von Wertansätzen für Vermögensgegenstände, 
die einem Betrieb gewerblicher Art (BgA) zugeordnet sind, nicht zu. Eine solche Übernahme ist mit der Vereinfa-
chungsregelung dieses Absatzes auch nicht beabsichtigt worden, da der BgA lediglich für steuerrechtliche Zwe-
cke „verselbstständigt“ wird und die Wertansätze der Vermögensgegenstände darauf ausgerichtet sein müssen, 
z. B. zur Erfüllung der  Körperschaftssteuer. 
 
 
5. Zu Absatz 5 (Pauschale Ermittlung des Zuwendungsanteils): 
 
5.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Auf der Passivseite sind Besonderheiten bei Ermittlung von Sonderposten in der Eröffnungsbilanz zu berücksich-
tigen. Diese Vorschrift ermöglicht es, bei gleichartigen Vermögensgegenständen oder sachlich durch einen Maß-
nahmencharakter verbundene Vermögensgegenstände, z. B. Projektförderung Stadtteilerneuerung, den Vom-
Hundert-Anteil auch mithilfe mathematisch-statistischer Methoden aufgrund von Stichproben oder durch andere 
geeignete Verfahren als pauschaliert ermittelten Zuwendungsanteil festzustellen. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass ein Dritter, z. B. das Land, sich zweckbezogen und projektorientiert an der Finanzierung einzelner gemeind-
licher Vermögensgegenstände beteiligt hat.  
 
Soweit die Gemeinde jedoch pauschale Zuwendungen erhalten hat, z. B. die allgemeine Investitionspauschale, 
hat sie eigenverantwortlich über die Verteilung dieser Finanzmittel und über die anteilige Zuordnung zu den bilan-
zierten Vermögensgegenständen zu entscheiden, soweit diese belegbar damit finanziert worden sind. Das Vertei-
lungsverfahren kann dabei entsprechend der Verteilung projektbezogener Zuwendungsmittel erfolgen, die Ge-
meinde kann aber auch ein eigenes geeignetes und sachgerechtes Verfahren dafür festlegen. Sie muss aber 
auch dabei die Verwendungsvorgaben des Zuwendungsgebers berücksichtigen. 
 
Den Ausgangspunkt für den Ansatz von Sonderposten in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz bilden grundsätz-
lich die Vermögensgegenstände, die in dieser Bilanz angesetzt werden sollen und nicht das Aufzeigen der erhal-
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tenen Zuwendungen bzw. von Finanzierungsvorgängen der Gemeinde. Daher muss die Grundeinheit für das 
Verfahren zur Ermittlung des Zuwendungsanteils immer nach den Arten oder Gruppen der zuwendungsfinanzier-
ten Vermögensgegenstände gebildet werden, für die eine solche Ermittlung notwendig wird.  
 
Es muss zudem gewährleistet sein, dass nicht nur die betreffenden Vermögensgegenstände der Grundeinheit 
zuwendungsfinanziert sind, sondern auch alle Vermögensgegenstände, zu denen mithilfe des ermittelten Ergeb-
nisses dann Sonderposten gebildet werden sollen. In den Fällen, in denen bei der Gemeinde keine Unterlagen 
über die Finanzierung der „angesetzten“ Vermögensgegenstände mehr vorliegen, muss die Gemeinde dafür 
Sorge tragen, dass sie z. B. durch andere aufzubewahrende Unterlagen, oder durch andere Stellen die notwendi-
gen grundlegenden Informationen zur Bestimmung von Sonderposten erhält. Für die Eröffnungsbilanz muss von 
der Gemeinde grundsätzlich gewährleistet werden, dass alle Vermögensgegenstände, denen Sonderposten 
zugeordnet werden, auch zuwendungsfinanziert sind.  
 
 
5.2 Die Ermittlung mit Hilfe von Stichproben 
 
Der Ansatz von Sonderposten kann damit neben einer Einzelwertermittlung auch je Vermögensart pauschaliert 
ermittelt werden. Bei Stichproben sollte darauf geachtet werden, dass in die Stichprobe möglichst 10 % der Ver-
mögensmasse, die es zu beurteilen gibt oder die als Basis der Stichprobe dienen soll, einbezogen werden. Wenn 
es im Einzelfall geboten und ausreichend sicher ist, können auch kleinere Anteile einbezogen werden. Bei Stich-
proben muss daher vermieden werden, dass unterschiedliche Arten von Vermögensgegenständen in die Stich-
probe einbezogen werden, z. B. alle Kategorien von Straßen der Gemeinde in einer Stichprobe. Die Vereinfa-
chung darf zudem nur dann angewendet werden, wenn es sich um gleichartige Vermögensgegenstände (gleiche 
Typen) handelt. Lediglich für Einzelfälle, in denen Vermögensgegenstände durch einen Maßnahmencharakter 
sachlich miteinander verbundenen sind, kann von der Vorgabe der Gleichartigkeit der Vermögensgegenstände 
abgewichen werden. 
 
 
5.3 Die pauschale Ermittlung nur für gleiche Arten oder Gruppen von Vermögensgegenständen 
 
Die Festlegung der pauschalen Ermittlung eines Vom-Hundert-Anteils der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge 
an den Anschaffungs- und Herstellungskosten von geförderten Vermögensgegenständen der gleichen Arten oder 
Gruppe stellt auf die gleiche Beschaffenheit der Vermögensgegenstände ab. Eine gleiche Art im Sinne der Vor-
schrift ist jedoch nicht gegeben, wenn unterschiedliche Vermögensgegenstände für die gleiche Funktion, d.h. für 
das gleiche Vorhaben im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung eingesetzt werden sollen. Soll auch in 
diesen Fällen eine pauschale Ermittlung eines Vom-Hundert-Anteils erfolgen, müssen nach der Vorschrift die 
betreffenden Vermögensgegenstände durch eine Fördermaßnahme verbunden sein.  
 
Diese Vorgaben für den Ansatz von Vermögensgegenständen sollen u.a. gewährleisten, dass die betreffenden 
Vermögensgegenstände der Grundeinheit zuwendungsfinanziert sind, denn für derart finanzierte Vermögensge-
genstände dürfen Sonderposten gebildet werden. Fehlen Unterlagen kann die Gemeinde ggf. auch durch andere 
Stellen die notwendigen Informationen erhalten. Die Verpflichtung, bei einer pauschalen Ermittlung des Zuwen-
dungsanteils für die Bildung von Sonderposten einen konkreten Bezug zu gleichen Arten oder Gruppen der in der 
Bilanz anzusetzenden Vermögensgegenstände herzustellen, gilt auch deshalb, weil die Sonderposten immer im 
Gleichklang mit den mit ihnen in Verbindung stehenden (ihnen zugeordneten) Vermögensgegenständen aufzulö-
sen oder nicht aufzulösen sind. Im Ausnahmefall kann für die Ermittlung des Zuwendungsanteils auch ein Aus-
schnitt aus dem kameralen Vermögenshaushalt herangezogen werden, wenn die dort eine gleiche Art oder 
Gruppe von Vermögensgegenständen abgegrenzt veranschlagt worden ist und diese Vermögensgegenstände, 
weil sie noch genutzt werden, in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzen sind. 
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5.4 Andere geeignete Verfahren zur Ermittlung des Zuwendungsanteils 
 
Die Vorschrift lässt die Ermittlung des Zuwendungsanteils nicht nur mithilfe mathematisch-statistischer Methoden 
aufgrund von Stichproben, sondern auch durch andere geeignete Verfahren zu. Auch bei diesen Verfahren muss 
die Grundeinheit immer durch Arten oder Gruppen der Vermögensgegenstände bestimmt sein, für die ein Zu-
wendungsanteil ermittelt werden soll. In diesem Zusammenhang muss zudem gewährleistet sein, dass nicht nur 
die betreffenden Vermögensgegenstände der Grundeinheit zuwendungsfinanziert sind, sondern alle Vermögens-
gegenstände, bei denen das ermittelte Ergebnis für die Bildung von Sonderposten genutzt werden soll. Soweit es 
sich um die Ermittlung des Zuwendungsanteils des Landes Nordrhein-Westfalen handelt, hat es in der Vergan-
genheit (vor dem Jahre 2002) fast immer nur einzelne (projekt-) maßnahmenbezogene Förderungen gegeben. 
Nur für diese Förderungen, nicht aber für die vom Land gewährten Investitionspauschale, bedarf es einer Ermitt-
lung des Zuwendungsanteils an der Finanzierung gemeindlicher Vermögensgegenstände. 
 
 
5.5 Die Ermittlung nicht aus aufgabenbezogenen Summendaten aus dem Vermögenshaushalt 
 
Die Bilanzierung von Sonderposten muss der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen in der gemeindli-
chen Eröffnungsbilanz und u.a. auch der in der Vergangenheit gewährten Einzelförderung des Landes gerecht 
werden. Sie dient nicht dazu, die aufgabenbezogene Haushaltswirtschaft der Gemeinde in den vergangenen 
Haushaltsjahren darzustellen, wie es Aufgabe der Unterabschnitte im kameralen Vermögenshaushalt ist. Die 
Ermittlung des Zuwendungsanteils mithilfe aufgabenbezogener Summendaten, z. B. die gesamten Zahlungen für 
eine bestimmte gemeindliche Aufgabe aus dem betreffenden Unterabschnitt des kameralen Vermögenshaus-
halts, stellt daher kein geeignetes Verfahren im Sinne dieser Vereinfachungsvorschrift dar. Eine solche Ermitt-
lungsform wird den Erfordernissen der Einzelfallbezogenheit bzw. Einzelbewertung sowie der den Gemeinden 
gewährten finanziellen Unterstützungen nicht in einem ausreichenden Maße gerecht.  
 
Bei einer Durchschnittsbildung mit aufgabenbezogenen Summenbeträgen aus dem kameralen Vermögenshaus-
halt über mehrere Haushaltsjahre fehlt es ebenfalls an dem notwendigen konkreten Bezug zu den in der ge-
meindlichen Eröffnungsbilanz anzusetzenden einzelnen Vermögensgegenständen bzw. zu einer Art oder Gruppe 
von Vermögensgegenständen, denn ein Unterabschnitt im kameralen Vermögenshaushalt stellt nicht zwingend 
eine Vermögensart dar, sondern bildet lediglich die vermögenswirksamen Vorgänge für einen abgegrenzten Be-
reich der Aufgabenerfüllung der Gemeinde ab. Ein Verfahren, in dem ein durchschnittlicher Zuwendungsanteil 
durch die Ermittlung von Zuwendungsanteilen aus mehreren Haushaltsjahren gebildet wird, und dazu die Summe 
der Investitionen eines Haushaltsjahres ins Verhältnis zur Summe der erhaltenen Zuwendungen gesetzt wird, 
steht weder mit der Aufgabe der Eröffnungsbilanz noch mit der durch diese Vorschrift zugelassenen Vereinfa-
chung in Einklang. Diese Abweichung besteht auch dann, wenn nur die Haushaltsjahre in die Berechnung einbe-
zogen werden, in denen der Gemeinde tatsächlich investive Zuwendungen gewährt wurden. 
 
Das angesprochene Verfahren ist deshalb für die Berechnung des Zuwendungsanteils bzw. für die Ermittlung 
eines durchschnittlichen Zuwendungsanteils bei gemeindlichen Vermögensgegenständen nicht zulässig und kann 
auch nicht über den Hinweis auf kaufmännische Gepflogenheiten zur Anwendung kommen. Auch ein Verweis auf 
die grundsätzliche Vorgabe einer Einzelbewertung der Vermögensgegenstände nach § 32 Absatz 1 Nr. 2 GemH-
VO NRW und den zu beachtenden GoB führt nicht zu einer Ermittlung des Zuwendungsanteils auf der Grundlage 
aufgabenbezogener Summendaten aus dem kameralen Vermögenshaushalt. Die Einzelbewertung verlangt viel-
mehr, bei der Ermittlung Wertansätze für die Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz die tatsächlich gewährte 
Zuwendung zu berücksichtigen.  
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5.6 Die Sicherstellung der Kenntnisse über die Zuwendungsfinanzierung 
 
Ein pauschal ermittelter Zuwendungsanteil darf für die Bildung von Sonderposten nur eingesetzt werden, wenn 
sichergestellt ist, dass der mit dem jeweiligen Sonderposten in Verbindung stehende Vermögensgegenstand im 
Zeitpunkt seiner Anschaffung oder Herstellung auch mit Hilfe von Zuwendungen finanziert worden ist. Liegen nur 
Kenntnisse aus wenigen Jahren über die frühere Finanzierung der heute noch von der Gemeinde genutzten Ver-
mögensgegenstände vor, werden aber auch noch gleichartige Vermögensgegenstände aus davor liegenden 
Zeiträumen genutzt werden, lässt dies nicht automatisch den Schluss zu, dass auch die älteren Vermögensge-
genstände in ähnlicher Art und Weise bezuschusst worden sind.  
 
Von der Gemeinde muss für die Bestimmung der Vermögensgegenstände, aufgrund derer Sonderposten mithilfe 
eines pauschal ermittelten Zuwendungsanteils gebildet werden sollen, eine nachvollziehbare Grundlage geschaf-
fen werden. Fehlen Unterlagen über die betreffenden Vermögensgegenstände, muss die Gemeinde dafür Sorge 
tragen, dass sie ggf. auch durch andere Stellen die notwendigen Informationen erhält, damit gewährleistet wer-
den kann, dass die in die Ermittlung der Sonderposten einbezogenen Vermögensgegenstände auch zuwen-
dungsfinanziert sind. Es ist nicht ausreichen, lediglich vor Ort Vermutungen über die in der Vergangenheit erfolgte 
Finanzierung anzustellen oder einfach anzunehmen, die Vermögensgegenstände seien zuwendungsfinanziert.  
 
Eine derartige Vorgehensweise ist auch durch die mit der Vorschrift beabsichtigte Vereinfachung nicht gedeckt. 
Es fallen nur die Fälle unter diese Vereinfachungsvorschrift, bei denen die Finanzierungsverhältnisse aus den 
gewährten Zuwendungen nicht in jedem Einzelfall bekannt sind, gleichwohl aber belegbar ist, dass tatsächlich 
eine Zuwendungsfinanzierung stattgefunden hat. Diese Gegebenheiten erfordern auch, dass der nach den GoB 
zuführende Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie die Richtigkeit und Willkürfreiheit nachvollziehba-
re Aufzeichnungen über die angesetzten Vermögensgegenstände erstellt werden, damit beurteilt vor Ort werden 
kann, ob eine objektive Richtigkeit bei den gebildeten Sonderposten gegeben ist. Um der Vorschrift und den 
Bilanzierungsgrundsätzen für Sonderposten zu genügen, müssen Kenntnisse über die frühere Finanzierung der 
heute noch von der Gemeinde genutzten Vermögensgegenstände vorhanden sein.  
 
 
5.7 Die Prüfung der Angaben im Zuwendungsbescheid 
 
Für die Ermittlung des Zuwendungsanteils ist zu beachten, dass nicht immer die im Zuwendungsbescheid aus-
gewiesenen zuwendungsfähigen Gesamtausgaben herangezogen werden dürfen, denn diese können z.T. erheb-
lich von den tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten abweichen. So findet z. B. das unter § 54 Ab-
satz 1 GemHVO NRW aufgezeigte Berechnungsschema auch hier Anwendung.  
 
 
5.8 Die Festlegung des Auflösungszeitraumes für die einzelnen Sonderposten  
 
Bei der Bildung der Sonderposten für erhaltene investive Zuwendungen oder Beiträge für abnutzbare Vermö-
gensgegenstände ist auch deren Auflösungszeitraum zu bestimmen. Dieser ist nach der Restnutzungsdauer des 
Vermögensgegenstandes zu bestimmen, dem der Sonderposten zugeordnet worden ist, denn die Restnutzungs-
dauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes wird im Verhältnis zur Gesamtnutzungsdauer be-
stimmt, um eine zutreffende Abbildung des Ressourcenverbrauchs in der Ergebnisrechnung zu gewährleisten. 
Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens hat daher anhand der festgelegten Abschreibungsplanung 
auf Basis der Restnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes zu erfolgen. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 57  
Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz 

 
(1) 1Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegen-
stände oder Sonderposten oder Schulden  
1. mit einem zu niedrigen Wert, 
2. mit einem zu hohen Wert,  
3. zu Unrecht oder  
4. zu Unrecht nicht 
angesetzt worden sind, so ist in der später aufzustellenden Bilanz der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich 
um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. 2Eine Berichtigungspflicht besteht auch, wenn am späteren Ab-
schlussstichtag die fehlerhaft angesetzten Vermögensgegenstände nicht mehr vorhanden sind oder die Schulden 
nicht mehr bestehen. 3Maßgeblich für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind die zum Eröffnungsbilanzstichtag 
bestehenden objektiven Verhältnisse. 
 
(2) 1Ist eine Berichtigung vorzunehmen, so ist eine sich daraus ergebende Wertänderung ergebnisneutral mit der 
allgemeinen Rücklage zu verrechnen. 2Wertberichtigungen oder Wertnachholungen sind im Anhang der Bilanz 
zum aufzustellenden Jahresabschluss gesondert anzugeben. 3Eine Berichtigung von Wertansätzen durch eine 
neue Ausübung von Wahlrechten oder Ermessenspielräumen ist nicht zulässig. 
 
 
Erläuterungen zu § 57: 
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Berichtigung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz 
 
Im kaufmännischen Bereich ist die Änderung von Form und Inhalt einer Bilanz nur unter bestimmten Bedingun-
gen möglich. Die Änderungen können sich dabei sowohl auf fehlerfreie als auch auf fehlerhafte Bilanzansätze 
beziehen. Für kaufmännische Eröffnungsbilanzen gibt es eine gesetzliche Regelung im Gesetz über die Eröff-
nungsbilanz in Deutscher Mark und die Kapitalneufestsetzung (D-Markbilanzgesetz – DMBilG vom 23.09.1990 
(BGBl. II S. 885, 1169). In Anlehnung an die Vorschrift des § 36 DMBilG ist im NKF die Änderung fehlerhafter 
oder die Nachholung unterlassener Ansätze der Eröffnungsbilanz vorgesehen (Bilanzberichtigung). Die Vorschrift 
hat den Zweck, ergänzend zu und unter Beachtung des § 92 GO NRW, nachteilige Auswirkungen unrichtiger 
Bilanz- und Wertansätze in der Eröffnungsbilanz auf künftige Jahresabschlüsse dadurch zu vermeiden, dass die 
Berichtigung von Wertansätzen sowie ihre Nachholung in vereinfachter Form zugelassen wird.  
 
Die Berichtigung umfasst grundsätzlich alle Posten der gemeindlichen Eröffnungsbilanz, auch wenn in § 92 für 
die Fehlerhaftigkeit ausdrücklich die Wertansätze der gemeindlichen Vermögensgegenstände oder Sonderposten 
oder Schulden als Anlass einer Berichtigung der Eröffnungsbilanz benannt worden sind. Eine Berichtigung der 
gemeindlichen Eröffnungsbilanz ist auch zwingend notwendig, wenn in dieser Bilanz z.B. die in § 75 Absatz 3 GO 
NRW bestimmte Bemessung der Ausgleichsrücklage als fehlerhaft anzusehen ist. Maßgeblich für die Beurteilung 
der Fehlerhaftigkeit eines gemeindlichen Sachverhaltes sind die zum Eröffnungsbilanzstichtag vorliegenden ob-
jektiven örtlichen Verhältnisse in der Gemeinde.  
 
In diesem Zusammenhang ist nicht zu erwarten, dass nach Ablauf eines Zeitraumes von vier Jahren noch we-
sentliche Korrekturen in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz erforderlich werden, die zwingend auf eine fehlerhaf-
te Beurteilung zum Stichtag der Eröffnungsbilanz zurückzuführen sind. Die Möglichkeit zur Bilanzberichtigung aus 
solchen Gründen ist daher auf den vierjährigen Zeitraum nach dem Eröffnungsbilanzstichtag beschränkt worden 
(vgl. § 92 Absatz 7 GO NRW). Die Möglichkeit der Berichtigung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz ist dabei 
vorrangig auf eine Anpassung oder Nachholung der Wertansätze in der Eröffnungsbilanz als Ausgangsgrundlage 
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für die künftige gemeindliche Haushaltswirtschaft auszurichten, auch wenn eine notwendig gewordene Korrektur 
in einem späteren Jahresabschluss regelmäßig auch Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft der Ge-
meinde hat. Die Korrektur ist im Übrigen nicht identisch mit der zeitlich begrenzten Wertaufhellung nach § 32 
Absatz 1 Nummer 3 GemHVO NRW, obwohl sachlich betrachtet die gemeindliche Eröffnungsbilanz durch eine 
Wertberichtigung oder Wertnachholung so gestellt wird, als hätte es zum Eröffnungsbilanzstichtag den zu berich-
tigenden Fehler nicht gegeben.  
 
Nach dem Ablauf des vierjährigen Zeitraumes besteht auf der Grundlage der gemeindlichen Eröffnungsbilanz 
keine Berichtigungsmöglichkeit mehr aufgrund von vorhandenen Fehlern zum Eröffnungsbilanzstichtag. Es ist ab 
diesem Zeitpunkt dann immer der jeweils aktuelle Jahresabschluss der Gegenstand der Betrachtung. Bei der 
Gemeinde kann ein fehlerhafter oder unrichtiger Jahresabschluss bestehen, weil die zum Abschlussstichtag ge-
gebenen objektiven Verhältnisse bei der Aufstellung und/oder Feststellung des gemeindlichen Jahresabschlusses 
nicht erkannt wurden. Für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit des Jahresabschlusses ist dabei auf den Ab-
schlussstichtag als objektiver Entscheidungszeitpunkt abzustellen. Eine Berichtigungspflicht besteht i.d.R. nur 
dann, wenn der gemeindliche Jahresabschluss ohne Berichtigung eine von der tatsächlichen Vermögens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde wesentliche Abweichung beinhalten würde. 
 
 
2. Berichtigung der Eröffnungsbilanz und Haushaltssicherung 
 
Aus der Berichtigung der Eröffnungsbilanz in künftigen Haushaltsjahren kann sich aufgrund des durch eine Be-
richtigung veränderten Ansatzes der allgemeinen Rücklage in der gemeindlichen Bilanz ergeben, dass dadurch 
im betreffenden gemeindlichen Jahresabschluss durch den Ausweis eines Jahresfehlbetrages, der mit der allge-
meinen Rücklage zu verrechnen ist, die Schwellenwerte des § 76 Absatz 1 GO NRW überschritten werden und 
deshalb für die Gemeinde die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW 
entsteht. Die Fortschreibung der allgemeinen Rücklage von der gemeindlichen Eröffnungsbilanz über mehrere 
Haushaltsjahre ist dann unter Berücksichtigung der Schwellenwerte des § 76 Absatz 1 GO NRW zu betrachten.  
 
Die bei der Haushaltsplanung oder bei der Aufstellung des Jahresabschlusses in solchen Fällen entstehende 
Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird durch auf die Eröffnungsbilanz ausgerichtete 
Berichtigung jedoch nicht rückwirkend für die abgelaufenen Haushaltsjahre ausgelöst. Von einer Rückwirkung ist 
nur in dem besonderen Fall auszugehen, dass durch die Berichtigung der Eröffnungsbilanz kein Eigenkapital 
mehr auf der Passivseite dieser Bilanz vorhanden ist und deswegen auf der Aktivseite der Posten „Nicht durch 
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ anzusetzen ist.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Berichtigung der Eröffnungsbilanz): 
 
1.1 Zu Satz 1 (Pflicht zur Berichtigung): 
 
1.1.1 Die Berichtigung von Wertansätzen 
 
Die Vorschrift bezeichnet mögliche Sachverhalte, bei deren Vorliegen eine Berichtigung der gemeindlichen Eröff-
nungsbilanz durch die Gemeinde zu erfolgen hat. Eine Berichtigung hat daher immer dann zu erfolgen, wenn sich 
bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse ergibt, dass in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz die Vermö-
gensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden mit einem zu niedrigen Wert, mit einem zu hohen Wert, 
oder zu Unrecht angesetzt worden sind. Die Ansätze einer festgestellten Eröffnungsbilanz sind somit dann als 
fehlerhaft anzusehen, wenn dadurch ein Verstoß gegen die gesetzlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften für 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 57 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2767 

die gemeindliche Eröffnungsbilanz oder ein Verstoß gegen die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
damit gegen die Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze vorliegt.  
 
Die Notwendigkeit der Berichtigung von Wertansätzen ergibt sich auch aus dem Ziel und dem Zweck der ge-
meindlichen Eröffnungsbilanz. Die auf den Abschlussstichtag der gemeindlichen Eröffnungsbilanz bezogene und 
ermittelte Wertberichtigung ist nicht in gleicher Höhe in der Bilanz des aktuellen Jahresabschlusses der Gemein-
de anzusetzen, durch den die Eröffnungsbilanz berichtigt wird. Es ist dabei auch der Zeitraum wertmäßig zu be-
rücksichtigen, der zwischen dem Bilanzstichtag der gemeindlichen Eröffnungsbilanz und dem Jahresabschluss 
liegt, zudem die bilanzielle Änderung vorgenommen wird. In der Bilanz dieses Jahresabschlusses ist dann nur 
noch der Wert zu bilanzieren, der ausgehend von der Eröffnungsbilanz den Buchwert in der Bilanz dieses Jah-
resabschlusses darstellt.  
 
 
1.1.2 Die Nachholung von Wertansätzen 
 
Die Gemeinde muss einen in ihrer Bilanz fehlenden Ansatz nachholen, wenn dieser in der gemeindlichen Bilanz 
zu Unrecht nicht enthalten ist. Die fehlenden Ansätze einer festgestellten Eröffnungsbilanz sind als Verstoß ge-
gen die gesetzlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften für die gemeindliche Eröffnungsbilanz oder als Verstoß 
gegen die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und damit gegen die Bewertungs- und Bilanzierungs-
grundsätze anzusehen. Die Notwendigkeit der Nachholung von Wertansätzen ergibt sich aber auch aus dem Ziel 
und dem Zweck der gemeindlichen Eröffnungsbilanz.  
 
 
1.1.3 Die Berichtigungspflicht bei Wesentlichkeit 
 
Eine Berichtigung fehlerhafter Ansätze oder die Nachholung von Wertansätzen in der gemeindlichen Eröffnungs-
bilanz muss von der Gemeinde vorgenommen werden, wenn es sich im Einzelfall um einen wesentlichen Wertbe-
trag handelt, denn die Gemeinde ist nach der Vorschrift verpflichtet, alle wesentlichen Fehler in ihrer Eröffnungs-
bilanz zu korrigieren. Der Grundsatz ist dabei von der Gemeinde im Einzelfall unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse anzuwenden. Er beinhaltet jedoch nicht zwangsläufig, dass eine haushaltsrechtliche Vorschrift nicht 
angewendet werden muss, wenn der Verzicht darauf nur eine geringe Auswirkung auf die Aussagekraft hat.  
 
Die Gemeinde hat damit ein Wahlrecht hinsichtlich der unwesentlichen Fehler, sodass diese unberücksichtigt 
bleiben können oder eine Korrektur durch die Gemeinde freiwillig vorgenommen werden kann. Gleichwohl soll die 
Gemeinde eine Berichtigung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz möglichst zeitnah an deren Aufstellung erfol-
gen, sodass die von der Gemeinde vorzunehmende Berichtigung ihrer Eröffnungsbilanz immer im aktuellen, noch 
nicht festgestellten Jahresabschluss erfolgen muss. Damit wird dann unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung wieder ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
der Schuldenlage der Gemeinde vermittelt. 
 
 
1.2 Zu Satz 2 (Besonderheiten bei der Berichtigung): 
 
Nach der Vorschrift besteht für die Gemeinde eine Berichtigungspflicht auch dann, wenn am späteren Abschluss-
stichtag die fehlerhaft angesetzten Vermögensgegenstände nicht mehr vorhanden sind oder die Schulden nicht 
mehr bestehen. Diese besondere Regelung soll sicherstellen, dass für die Zukunft unter Beachtung der Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung wieder ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens- und der Schuldenlage der Gemeinde vermittelt und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zutreffend dar-
gestellt wird. 
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1.3 Zu Satz 3 (Beurteilung der Fehlerhaftigkeit): 
 
1.3.1 Maßgaben für die Beurteilung 
 
Die Gemeinde hat bei ihrer Prüfung und Beurteilung, ob die Ansätze einer festgestellten Eröffnungsbilanz als 
fehlerhaft anzusehen sind, auf die zum Eröffnungsbilanzstichtag bestehenden objektiven Verhältnisse abzustel-
len. Dabei ist auch die Wesentlichkeit der Fehlerhaftigkeit der gemeindlichen Eröffnungsbilanz zu beurteilen. Nur 
wenn davon auszugehen ist, dass zum Eröffnungsbilanzstichtag ein Verstoß gegen die gesetzlichen Ansatz- und 
Bewertungsvorschriften für die gemeindliche Eröffnungsbilanz oder ein Verstoß gegen die Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und damit auch gegen Bilanzierungsgrundsätze vorgelegen hat, entsteht eine Berich-
tigungs- oder eine Nachholungspflicht für die Gemeinde. In solchen Fällen sind die zum Eröffnungsbilanzstichtag 
vorliegenden objektiven örtlichen Verhältnisse in der Gemeinde maßgeblich für die Beurteilung der Fehlerhaf-
tigkeit. Diese Maßgeblichkeit als Kriterium muss bei der Durchführung einer Berichtigung oder einer Nachholung 
eines Wertansatzes, aber auch bei einem Verzicht auf Berichtigung oder einer Nachholung eines Wertansatzes 
nachvollziehbar und nach prüfbar dokumentiert werden. 
 
 
1.3.2 Die Aktualität des Berichtigungswertes 
 
Im Rahmen der Beurteilung der Fehlerhaftigkeit der gemeindlichen Eröffnungsbilanz ist auch der zutreffende 
tatsächlich anzusetzende Wert festzulegen. Dabei ist der betragsmäßig bestimmte Wert zu ermitteln, der in der 
Eröffnungsbilanz der Gemeinde bei objektiver Betrachtung in zutreffender Weise anzusetzen gewesen wäre. Zum 
Zeitpunkt der Berichtigung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz in einem späteren Jahresabschluss darf daher die 
Zeitwertermittlung nicht auf den Abschlussstichtag bezogen werden. Zudem ist auch der abgelaufene Zeitraum 
zwischen dem Stichtag der gemeindlichen Eröffnungsbilanz und dem Abschlussstichtag des gemeindlichen Jah-
resabschlusses wertmäßig zu berücksichtigen, sodass zu prüfen ist, ob ggf. Wertminderungen eingetreten sind, 
die vom („Eröffnungsbilanz-) Wert in Abzug zu bringen sind. Diese Wertminderung entsteht bei abnutzbaren Ver-
mögensgegenständen durch in diesem Zeitraum üblicherweise vorzunehmenden Abschreibungen.  
 
Die Möglichkeit der Berichtigung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz ist auf eine Anpassung oder Nachholung 
der Wertansätze in der Eröffnungsbilanz als Ausgangsgrundlage der künftigen gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
und nicht auf eine Korrektur der jährlichen Ergebnisrechnung ausgerichtet, auch wenn die Korrektur erst in einem 
späteren Jahresabschluss von der Gemeinde vorgenommen wird. Die Berichtigung nach dieser Vorschrift bringt 
es dabei mit sich, dass bei ihrer Durchführung zum Stichtag eines Jahresabschlusses das in der Eröffnungsbilanz 
ausgewiesene und fortgeführte Eigenkapital verändert wird. Dieses Ergebnis wirkt sich auch auf die Jahresab-
schlüsse abgelaufener Haushaltsjahre aus, die nicht durch eine „fiktive“ Wertfortschreibung zu ändern sind.  
 
 
2. Zu Absatz 2 (Darstellung der Wertberichtigung): 
 
2.1 Zu Satz 1 (Ergebnisneutrale Verrechnung): 
 
2.1.1 Die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 
 
Nach dieser Vorschrift ist bei einer Berichtigung der Eröffnungsbilanz die sich daraus ergebende Wertänderung 
ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Dies beinhaltet die Ermittlung der Effekte so, als ob 
der Sachverhalt bereits zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vorgelegen und die Wirkungen daraus schon immer 
aufgetreten wären. Eine retrospektive Anpassung bedeutet dabei nicht, dass auch die Abschlüsse der vorherigen 
Haushaltsjahre anzupassen sind.  
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Die ergebnisneutrale Verrechnung der Anpassungseffekte aus der Berichtigung der Eröffnungsbilanz (Wertände-
rungen) allein mit der allgemeinen Rücklage bedeutet, dass bei diesem Vorgang die Ergebnisrechnung nicht 
betroffen ist, denn die Aufstellung der gemeindlichen Eröffnungsbilanz dient nicht der Ermittlung eines Gewinns 
oder Verlustes in einem bestimmten Haushaltsjahr. Die ausdrückliche Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 
dient u.a. dazu, die Durchführung oder Unterlassung einer Bilanzberichtigung durch die Gemeinde aufgrund von 
ergebnispolitischen Motiven zu vermeiden.  
 
 
2.1.2 Die Veränderung der Ausgleichsrücklage 
 
Die ausdrückliche Verrechnung von Wertberichtigungen mit der allgemeinen Rücklage könnte den Effekt haben, 
als ob auch die Ausgleichsrücklage insbesondere in den Fällen, in denen aufgrund der Verrechnung der in der 
gemeindlichen Eröffnungsbilanz zulässige Ansatz der Ausgleichsrücklage überschritten wird, entsprechend anzu-
passen bzw. zu erhöhen oder zu vermindern wäre. Dieser Sachstand zeigt sich i.d.R. dann, wenn die Ausgleichs-
rücklage auf der Grundlage der Festlegung „ein drittel Eigenkapital“ gebildet worden ist (vgl. § 75 Absatz 3 Satz 2 
GO NRW). Dieses Ergebnis könnte sachgerecht sein, denn es sind bei einer Wertberichtigung in einem späteren 
Jahresabschluss der Gemeinde objektiv die Verhältnisse zum Stichtag der Eröffnungsbilanz zu betrachten. Dabei 
ist aber zu berücksichtigen, dass die Ausgleichsrücklage kein Bestandteil der allgemeinen Rücklage ist, sondern 
in der gemeindlichen Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzu-
setzen ist (vgl. § 75 Absatz 3 Satz 1 GO NRW).  
 
Die Bemessung der Ausgleichsrücklage ist zudem nicht auf den Bestand der allgemeinen Rücklage, sondern am 
bilanziellen Eigenkapital oder an der Ertragskraft der Gemeinde auszurichten. Für die örtliche Entscheidung über 
eine Veränderung der Ausgleichsrücklage ist daher zu berücksichtigen, dass durch die Wortwahl in der Vorschrift 
keine Verpflichtung für die Gemeinde zur Anpassung ihrer Ausgleichsrücklage besteht und auch nicht daraus 
abgeleitet werden kann. Die Gemeinde kann aber gleichwohl freiwillig eine Anpassung ihrer Ausgleichsrücklage 
aufgrund der Veränderung des gemeindlichen Eigenkapitals vornehmen, z. B. wenn die Bemessung stichtagsbe-
zogen auf die Ein-Drittel-Regelung erfolgt ist und durch eine wesentliche Veränderung des gemeindlichen Eigen-
kapitals ansonsten kein Einklang mit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft mehr besteht. Zu beachten ist dabei, 
dass bei der Berichtigung der Eröffnungsbilanz in einem späteren Jahresabschluss die Eröffnungsbilanz selbst 
sowie die dazwischen liegenden Jahresabschlüsse nicht zu berichtigen bzw. rückwirkend anzupassen sind. 
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Angabepflichten im Anhang): 
 
Die Vorgabe der Verrechnung der Anpassungseffekte mit der allgemeinen Rücklage, wenn es einer Berichtigung 
oder Nachholung von Wertansätzen in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz bedarf, erfordert keinen gesonderten 
Posten in der gemeindlichen Bilanz. Eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz stellt zudem einen Ausnahmefall dar 
und ist als Durchbrechung des Grundsatzes der Stetigkeit der Bilanz anzusehen. Daher ist der Effekt der Berich-
tigung oder der Nachholung von Wertansätzen in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz, der sich auf Perioden 
zwischen der Eröffnungsbilanz und der Berichtigung der gemeindlichen Bilanz in einem späteren Jahresab-
schluss bezieht, gesondert im Anhang des Jahresabschlusses anzugeben, in dessen Rahmen die Berichtigung 
vorgenommen wird. Diese Lösung steht in ausreichendem Maße mit dem Gebot der Bilanzidentität in Einklang.  
 
 
2.3 Zu Satz 3 (Unzulässigkeit neuer Wahlrechte): 
 
Nach der Vorschrift ist eine Berichtigung von Wertansätzen durch eine neue Ausübung von Wahlrechten oder 
Ermessenspielräumen nicht zulässig. Einerseits soll eine Berichtigung fehlerhafter Ansätze oder die Nachholung 
von Wertansätzen in der gemeindlichen Eröffnungsbilanz von der Gemeinde nur vorgenommen werden, wenn es 
sich im Einzelfall um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. Andererseits hat die Gemeinde bei ihrer Prüfung 
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und Beurteilung, ob die Ansätze einer festgestellten Eröffnungsbilanz als fehlerhaft anzusehen sind, auf die zum 
Eröffnungsbilanzstichtag bestehenden objektiven Verhältnisse abzustellen, also eine Beurteilung vorzunehmen, 
als ob der Sachverhalt bereits zum Stichtag der Eröffnungsbilanz vorgelegen und die Wirkungen daraus schon 
immer aufgetreten wären. Lediglich bei der Nachholung eines Wertansatzes ist wie bei der Erstbilanzierung zum 
Stichtag der Eröffnungsbilanz die Ausübung von Wahlrechten durch die Gemeinde zulässig. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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Neunter Abschnitt 
 

Schlussvorschriften 
 
 
1. Wichtige Inhalte des Abschnitts 
 
Aus der gemeindlichen Haushaltswirtschaft heraus besteht ein allgemeiner Bedarf, auch noch in künftigen Haus-
haltsjahren zu Kenntnissen über haushaltswirtschaftliche Vorgänge und Ereignisse aus der Vergangenheit zu 
kommen. Das Handeln der Gemeinde soll daher im Zeitablauf transparent und nachvollziehbar bleiben, damit der 
Nachweis der stetigen Aufgabenerfüllung geführt werden kann. Im neunten Abschnitt der Gemeindehaushalts-
verordnung werden deshalb besondere Regelungen zur Aufbewahrung von gemeindlichen Geschäftsunterlagen 
getroffen, die aus der jahresbezogenen gemeindlichen Haushaltswirtschaft entstehen.  
 
In diesem Zusammenhang enthält der Abschnitt einerseits Vorschriften über die sachlich gebotenen Aufbewah-
rungsfristen. Diese Vorgaben sind dabei in Abhängigkeit von der Bedeutung der Geschäftsunterlagen der Ge-
meinde bestimmt worden. Andererseits enthält der Abschnitt auch Vorschriften über die Formen der Archivierung 
der gemeindlichen Unterlagen, die abhängig davon sind, ob die Gemeinde eine Aufbewahrung in Papierform oder 
in elektronischer Form vornimmt.  
 
Mit einer besonderen Vorschrift wird zusätzlich klargestellt, dass die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverord-
nung auch auf die besonderen Vermögensteile der Gemeinde Anwendung finden, z.B. auf Sondervermögen oder 
Treuhandvermögen. Über diese Vermögen kann die Gemeinde ggf. nur eingeschränkt verfügen. Die Gemeinde 
hat aber auch diese Vermögen ordnungsgemäß zu verwalten bzw. zu bewirtschaften. Den Ausgangspunkt dafür 
bildet der neunte Teil der Gemeindeordnung, in dem besondere Regelungen über das vom freien Gemeindever-
mögen zu separierende gemeindliche Vermögen, das als „Sondervermögen“ bezeichnet wird und bei der Ge-
meinde in vielfältigen Formen vorhanden sein kann.  
 
Der Charakter eines gemeindlichen Sondervermögens wird dadurch bestimmt, dass es sich um Vermögen der 
Gemeinde handelt, das für die Erfüllung bestimmter Zwecke vom Haushalt der Gemeinde abgesondert worden 
ist. Vielfach ist solches Vermögen auch von einem Dritten an die Gemeinde für einen bestimmten Zweck übereig-
net worden oder durch sonstige Rechtsakte unter einer Zweckbindung auf die Gemeinde übergegangen. Die 
einzelnen in § 97 GO NRW benannten Gruppen von gemeindlichem Sondervermögen sind dabei haushaltsmäßig 
unterschiedlich zu behandeln. Daraus folgt, dass gemeindliche Sondervermögen nur bedingt in den Haushalt der 
Gemeinde einbezogen werden. Die Abbildung des Ressourcenverbrauchs bei den Sondervermögen der Ge-
meinde erfordert, auch bei diesem gemeindlichen Vermögen die haushaltswirtschaftlichen Vorschriften der Ge-
meinde anzuwenden. 
 
 
2. Die Schlussvorschriften  
 
2.1 Die Gesamtübersicht über die Vorschriften 
 
Der neunte Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung enthält zu besonderen Sachverhalten der gemeindli-
chen Haushaltswirtschaft gesonderte Vorschriften. Diese Bestimmungen beruhen auf der Ermächtigungsgrundla-
ge des § 133 Absatz 1 GO NRW. Durch diese Vorschrift wird das Innenministerium ermächtigt, zur Durchführung 
der Gemeindeordnung in einer Rechtsverordnung die notwendigen haushaltswirtschaftlichen Regelungen im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium zu treffen, z. B. zur zeitlichen Aufbewahrung von Büchern, Belegen 
und sonstigen Unterlagen. Das Zusammenwirken zielt auch auf die Anwendung der Vorschriften über die ge-
meindliche Haushaltswirtschaft bei den Sondervermögen der Gemeinde ab. Auf dieser Grundlage sind die fol-
genden Vorschriften erarbeitet worden (vgl. Abbildung). 
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Die Vorschriften im 9. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung  
 

Neunter Abschnitt 
Schlussvorschriften 

 
§ 58 Aufbewahrung von Unterlagen, Aufbewahrungsfristen 
§ 59 Sondervermögen, Treuhandvermögen 
 

Abbildung 727 „Die Vorschriften im 9. Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung“ 
 
 

2.2 Die Vorschriften im Einzelnen 
 
Der neunte Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung enthält folgende Schlussvorschriften: 
 
- § 58 Aufbewahrung von Unterlagen, Aufbewahrungsfristen 

Die Aufbewahrung der gemeindlichen Unterlagen gewährleistet ein rechtsstaatliches Handeln und schafft 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei abgeschlossenen Verwaltungsvorgängen sowie über die Entwick-
lung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde im Zeitablauf. Auch wird durch die Aufbewahrung erst eine his-
torische Aufarbeitung bzw. eine Geschichte der Gemeinde möglich. Es bedarf daher vor Ort eines effektiven 
und wirtschaftlichen Umgangs mit dem Schriftgut der gemeindlichen Verwaltung.  
 
Die Gemeinde soll daher für die notwendigen organisatorischen und technischen Voraussetzungen, z.B. zur 
Sicherung der Authentizität und der Benutzbarkeit, Sorge zu tragen. So ist schon bei der Konzeption der 
Aufbewahrung eine Bewertung vorzunehmen, welche Unterlagen dauerhaft oder auf Zeit aufzubewahren 
sind und welche Verfahren dafür in Betracht kommen, damit die Verwaltungsunterlagen auch in Zukunft wie-
der auffindbar und nutzbar sind. Es ist daher eine Archivierungsstrategie festzulegen, in der auch die Zu-
griffsrechte nach dem Status des Schriftgutes festzulegen sind. 

 
- § 59 Sondervermögen, Treuhandvermögen 

Die Gemeindehaushaltsverordnung findet auf die Sondervermögen „Gemeindegliedervermögen“ und die 
„rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen“ Anwendung, denn diese unterliegen nach § 97 Absatz 2 
GO NRW den haushaltsrechtlichen Vorschriften und sind im Haushaltsplan der Gemeinde gesondert nach-
zuweisen. Diese Vorgaben gelten auch für Sondermögen der Gemeinde in Form von „rechtlich unselbststän-
digen Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen“. Für die zuletzt benannten Sondervermögen können 
nach § 97 Absatz 4 GO NRW jedoch besondere Haushaltspläne aufgestellt und Sonderrechnungen geführt 
werden, wenn dafür ein örtlicher Bedarf besteht. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
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§ 58 
Aufbewahrung von Unterlagen, Aufbewahrungsfristen 

 
(1) Die Gemeinde ist verpflichtet, die Bücher, die Unterlagen über die Inventur, die Jahresabschlüsse, die dazu 
ergangenen Anweisungen und Organisationsregelungen, die Buchungsbelege und die Unterlagen über den Zah-
lungsverkehr sowie die Eröffnungsbilanz geordnet und sicher aufzubewahren. 
 
(2) 1Die Jahresabschlüsse und die Eröffnungsbilanz sind dauernd aufzubewahren. 2Die Bücher sind zehn Jahre, 
die Belege und die sonstigen Unterlagen sechs Jahre aufzubewahren. 3Die Fristen beginnen am 1. Januar des 
der Beschlussfassung des Rates über die Feststellung des Jahresabschlusses folgenden Haushaltsjahres. 
 
(3) Bei der Sicherung der Bücher, der Belege und der sonst erforderlichen Aufzeichnungen auf Datenträger oder 
Bildträger muss insbesondere sichergestellt sein, dass der Inhalt der Daten- oder Bildträger mit den Originalen 
übereinstimmt, während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar und maschinell auswertbar ist und jederzeit 
innerhalb einer angemessenen Frist lesbar gemacht werden kann.  
 
(4) Werden automatisierte Verfahren, in denen Bücher und Belege gespeichert sind, geändert oder abgelöst, 
muss die maschinelle Auswertung der gespeicherten Daten innerhalb der Aufbewahrungsfristen auch mit den 
geänderten oder neuen Verfahren oder durch ein anderes System gewährleistet sein.     
 
 
Erläuterungen zu § 58:  
 
I. Allgemeines 
 
1. Die Aufbewahrung der haushaltswirtschaftlichen Unterlagen 
 
1.1 Die Gewährleistung des Verfügbarhaltens  
 
Mit dem Ablauf des Haushaltsjahres ist die Aufgabe der gemeindlichen Finanzbuchhaltung noch nicht abge-
schlossen. Die Finanzbuchhaltung muss für den Jahresabschluss und Gesamtabschluss der Gemeinde die erfor-
derlichen Angaben und Unterlagen liefern. Sie muss Auskünfte über das Vermögen und die Schulden der Ge-
meinde sowie über die Abwicklung von gemeindlichen Forderungen und Verbindlichkeiten geben. Die Geschäfts-
unterlagen der Gemeinde und weitere Informationen aus der Haushaltswirtschaft der Gemeinde müssen zudem 
für die örtliche und die überörtliche Prüfung zur Verfügung gestellt werden.  
 
Das Verfügbarhalten der gemeindlichen Geschäftsunterlagen muss außerdem noch über mehrere Jahre nach 
Ablauf des betreffenden Haushaltsjahres von der Gemeinde gewährleistet werden. Sie muss deshalb die erfor-
derlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen treffen, um die Verfügbarkeit, Integrität und Authentizi-
tät der gemeindlichen Geschäftsdaten in dieser Zeit zu sichern. Die einschlägigen Bestimmungen über den Da-
tenschutz und die Datensicherheit dürfen dabei nicht außer Betracht bleiben. Die Gemeinde hat daher dafür Sor-
ge zu tragen, dass die gemeindlichen Geschäftsunterlagen an einem geeigneten Ort aufbewahrt und bei Bedarf 
verfügbar gemacht werden können. Der Ort der Aufbewahrung ist dabei von der Gemeinde in eigener Verantwor-
tung festzulegen.  
 
Die Aufbewahrungspflicht von gemeindlichen Geschäftsunterlagen entsteht grundsätzlich aus den örtlichen haus-
haltswirtschaftlichen Bedürfnissen, aus fachlicher Sicht bzw. der gemeindlichen Aufgabenerfüllung sowie aus der 
politischen Bedeutung, wobei sich die Anlässe und Bedürfnisse auch überschneiden können. Sie dient u.a. der 
Sicherung und des Nachweises einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushaltsführung der Gemeinde, z. B. 
im Rahmen der von den Ratsmitgliedern zu treffenden Entscheidung über die Entlastung des Bürgermeisters, 
bezogen auf das jeweils abgelaufene Haushaltsjahr (vgl. § 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW).  
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1.2 Besondere Aufbewahrungsvorschriften 
 
Für die Aufbewahrung der haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde sind einige landesweit geltende 
Vorschriften erlassen worden, mit denen die Aufbewahrung von Büchern und Belegen sowie sonstigen Unterla-
gen der Gemeinde, die mit den gemeindlichen Geschäftsvorfällen und dem haushaltswirtschaftlichen Geschehen 
bei der Gemeinde in Verbindung stehen, näher bestimmt werden. Dazu werden auch im Einzelnen die Fristen für 
die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen der Gemeinde bestimmt.  
 
Diese Vorschriften ersetzen aber nicht andere von der Gemeinde zu beachtende Vorschriften über die Aufbewah-
rung besonderer gemeindlicher Unterlagen. So können in speziellen Rechtsvorschriften besondere Aufbewah-
rungsvorgaben oder Aufbewahrungspflichten für die gemeindlichen Geschäftsunterlagen enthalten sein, z. B. in 
der Abgabenordnung für die gemeindliche Steuererhebung. Aber auch in Vorschriften über die Aufbewahrung 
personenbezogener Daten oder in Vorschriften über die Bewirtschaftung staatlicher Mittel nach den Haushalts-
vorschriften des Landes oder des Bundes können besondere Vorgaben enthalten sein.  
 
In diesem Rahmen ist zu beachten, dass die haushaltsrechtlichen Vorschriften keinen Hinweis darauf enthalten, 
dass von der Gemeinde freiwillig erstellte Aufzeichnungen auch der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht unterlie-
gen. Grundsätzlich gilt in diesem Zusammenhang, dass die haushaltswirtschaftliche Aufbewahrungspflicht der 
Gemeinde von ihrem Sinn und Zweck her der Aufzeichnungspflicht über die gemeindliche Haushaltswirtschaft 
folgt. Daraus folgt z. B., dass die freiwillig erstellten Aufzeichnungen der Gemeinde dann nicht prüfungsrelevant 
sind, wenn sie nicht dem gemeindlichen Jahresabschluss und/oder dem gemeindlichen Gesamtabschluss zu-
grunde zu legen sind. 
  
 
1.3 Die Zwecke des Verfügbarhaltens  
 
Die gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung der haushaltswirtschaftlichen Unterlagen soll ein rechtsstaatliches Han-
deln der Gemeinde gewährleisten und die notwendige Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei abgeschlossenen 
Verwaltungsvorgängen sowie über die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde im Zeitablauf schaf-
fen. Außerdem wird durch die Aufbewahrung erst eine historische Aufarbeitung bzw. eine Geschichte der Ge-
meinde möglich. Es kann die Gemeinde z. B. ermöglichen, dass im Schulunterricht geeignetes Material aus ihren 
Akten und Archiven für Unterrichtszwecke genutzt wird, damit eine Anknüpfung an die örtliche Geschichte herge-
stellt werden kann. Dabei dürfen jedoch schutzwürde Belange Dritter nicht beeinträchtigt werden.  
 
Im Rahmen der Aufbewahrung von gemeindlichen Unterlagen müssen auch die Berechtigungen der Beschäftig-
ten zur Unterschriftsleistung während der Dauer der maßgeblichen Aufbewahrungsfristen aufbewahrt und nach-
prüfbar bleiben, wenn die Gemeinden es im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zugelassen hat, den 
Handschriftzug eines Beschäftigten durch elektronische Signaturen zu ersetzen. Die getroffene Vorschrift dient 
somit der Nachvollziehbarkeit und Prüfbarkeit sowie der Datensicherheit beim haushaltswirtschaftlichen Handeln 
der Gemeinde. Insgesamt gesehen bedarf es vor Ort eines effektiven und wirtschaftlichen Umgangs der ge-
meindlichen Verwaltung mit dem Schriftgut der Gemeinde.  
 
 
1.4 Aufbewahrung und Rückstellungsbildung 
  
Für die Gemeinde entsteht aber aus ihrer haushaltsrechtlichen Pflicht zur Aufbewahrung der haushaltswirtschaft-
lichen Unterlagen i.d.R. keine Notwendigkeit zu einer Rückstellungsbildung für eigene Aufwendungen m betref-
fenden Jahresabschluss. Eine solche Aufwandsrückstellung würde eine Passivierungshilfe im Sinne einer Perio-
denabgrenzung, jedoch nur eine Verpflichtung gegen sich selbst darstellen. Im Rahmen der Bestimmung der 
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verschiedenen Fallgestaltungen, für die künftige Ausgaben als Rückstellungen passiviert werden dürfen, ohne 
dass eine Verpflichtung gegenüber einem fremden Dritten (Außenverpflichtung der Gemeinde) besteht, wurde der 
gemeindliche Sachverhalt der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen der Gemeinde nicht einbezogen (vgl. § 36 
GemHVO NRW).  
 
Die abschließende Aufzählung der zulässigen Rückstellungsarten in dieser Vorschrift lässt daher keine Rückstel-
lungsbildung für die Aufbewahrung von gemeindlichen Geschäftsunterlagen als Verpflichtung gegen sich selbst 
zu. Die dafür entstehenden Aufwendungen sind von der Gemeinde jahresbezogen dem entsprechenden Haus-
haltsjahr zuzuordnen, auch wenn die gemeindlichen Geschäftsunterlagen aus Vorjahren stammen. Eine solche 
Handhabung kann als sachgerecht bewertet werden, weil viele gemeindliche Geschäftsunterlagen unbefristet, 
ggf. mehrere hundert Jahre, aufzubewahren sind und deshalb eine solche Verpflichtung nicht ausreichend quanti-
fizierbar ist.  
 
In Ausnahmefällen jedoch, in denen die Aufbewahrung der gemeindlichen Geschäftsunterlagen vor Ort ganz oder 
teilweise einem Dritten übertragen wurde und dadurch eine künftige Verpflichtung (Schuld) der Gemeinde gegen-
über diesem Dritten (Außenverpflichtung) besteht, ist der Ansatz einer Rückstellung für die Aufbewahrung von 
Geschäftsunterlagen in der gemeindlichen Bilanz als zulässig anzusehen. Die Bemessung der Rückstellung muss 
unter Berücksichtigung des von der Gemeinde erteilten Auftrags i.d.R. den Zeitraum umfassen, der den vorgege-
benen Aufbewahrungsfristen für die jeweiligen gemeindlichen Geschäftsunterlagen und den dafür erforderlichen 
Aufwendungen entspricht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass keine Unterlagen mehr in die Bemessung einer 
solchen Rückstellung einbezogen werden dürfen, die nach den entsprechenden Vorschriften nicht mehr aufzu-
bewahren sind, aber weiterhin auf freiwilliger Basis verfügbar gehalten werden. 
 
 
1.5 Aufbewahrung und Gesamtabschluss 
 
Die Aufbewahrungspflicht nach dieser Vorschrift betrifft insgesamt die gemeindliche Haushaltswirtschaft und 
damit nicht nur die Unterlagen zum gemeindlichen Jahresabschluss. Die Gemeinde hat auch die Unterlagen zum 
Gesamtabschluss der Gemeinde entsprechend der Vorschrift aufzubewahren bzw. verfügbar zu halten. Sie kann 
sich dabei auch ihrer Betriebe bedienen, insbesondere dann, wenn diese die Unterlagen für den gemeindlichen 
Gesamtabschluss selbst erstellt haben, z. B. die Überleitung ihres Einzelabschlusses in die Gemeindebilanz II 
selbst vorgenommen haben.  
 
Die Gesamtverantwortung für die Gesamtabschlussunterlagen bleibt auch in diesen Fällen gleichwohl bei der 
Gemeinde. Sie muss deshalb dafür Sorge tragen, dass gemeindliche Betriebe, die Gesamtabschlussunterlagen 
aufbewahren, die Bestimmungen dieser haushaltsrechtlichen Vorschrift beachten. Ggf. sind auch in besonderen 
Fällen die betrieblichen Gesamtabschlussunterlagen von der Gemeinde zu übernehmen, z. B. wenn ein gemeind-
licher Betrieb aus dem Konsolidierungskreis ausscheidet. 
 
 
1.6 Das Recht auf Akteneinsicht 
 
In gemeindlichen Verwaltungsverfahren und bei sonstigem haushaltswirtschaftlichen Handeln der Gemeinde 
besteht für die am Verfahren Beteiligen bzw. die Betroffenen vielfach ein Akteneinsichtsrecht (vgl. § 29 VwVfG 
NRW). Außerdem kann ein Akteneinsichtsrecht aufgrund des Informationsfreiheitsgesetzes bestehen (vgl. § 4 
IFG NRW). In solchen Fällen muss die Gemeinde eine Akteneinsicht gewähren, unabhängig davon, ob die ge-
meindlichen Geschäftsunterlagen in Papierform oder in elektronischer Form aufbewahrt werden.  
 
Die Gemeinde kann daher die Akteneinsicht durch die Herstellung eines Aktenauszuges gewähren. Sie kann bei 
einer Aufbewahrung ihrer Geschäftsunterlagen in elektronischer Form auch elektronische Dokumente übermitteln 
oder eine Wiedergabe auf einem Bildschirm vornehmen. Bei der Wiedergabe elektronischer Daten und deren 
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Zurverfügungstellung müssen von der Gemeinde deren Integrität und Authentizität sichergestellt und die daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Über die Art und Weise der Akteneinsicht hat dabei die 
Gemeinde unter Beachtung der rechtlichen Bestimmungen eigenverantwortlich zu entscheiden, z. B. bei elektro-
nischen Dokumenten per Email oder Datenträger.  
 
 
2. Die Konzeption der geordneten Aufbewahrung 
 
2.1 Die Zwecke der geordneten Aufbewahrung 
 
Der Umgang mit dem nicht mehr benötigten, aber aufzubewahrenden gemeindlichen Schriftgut erfordert von der 
Gemeinde, die notwendigen organisatorischen und technischen Voraussetzungen, z. B. zur Sicherung der Au-
thentizität und der Benutzbarkeit, zu treffen und für deren Erhalt im festgesetzten zeitlichen Umfang Sorge zu 
tragen. Diese Sachlage erfordert von der Gemeinde, bereits bei der Konzeption der Aufbewahrung der gemeindli-
chen Unterlagen eine Bewertung vorzunehmen, welche Unterlagen dauerhaft und welche befristet Zeit aufzube-
wahren sind.  
 
Von der Gemeinde muss festgelegt werden, welche Verfahren für die Aufbewahrung ihrer Geschäftsunterlagen in 
Betracht kommen, damit die Verwaltungsunterlagen auch in Zukunft wieder auffindbar und nutzbar sind. Es ist 
daher von der Gemeinde eine Archivierungsstrategie festzulegen, in der auch die Zugriffsrechte der Beschäftigten 
auf das Archivgut nach dem Status des Schriftgutes festzulegen sind. Bei der Konzeption der Aufbewahrung von 
gemeindlichen Geschäftsunterlagen ist bereits von der Gemeinde eine Bewertung vorzunehmen, welche Unterla-
gen dauerhaft oder auf Zeit aufzubewahren sind und welche Verfahren dafür in Betracht kommen, damit die Ver-
waltungsunterlagen auch in Zukunft wieder auffindbar und nutzbar sind.  
 
Es ist einerseits zu beachten, dass die Aufbewahrungsfristen sowohl für gemeindliche Unterlagen in Papierform 
als auch für von der Gemeinde elektronisch erstellte Dokumente gelten. Andererseits gilt, dass zwar gemeindli-
che Geschäftsunterlagen in Papierform auf Datenträger oder Bildträger übernommen werden dürfen, jedoch dür-
fen elektronisch errichtete Unterlagen nicht in ausgedruckter Form (Papierform) aufbewahrt werden. Es ist daher 
von der Gemeinde eine Archivierungsstrategie festzulegen, in der auch die Zugriffsrechte nach dem Status des 
Schriftgutes festzulegen sind. 
 
 
2.2 Die Aufbewahrung nach anderen Vorschriften 
 
Für die Aufbewahrung von haushaltswirtschaftlichen Unterlagen bestehen neben den haushaltsrechtlich bestimm-
ten Aufbewahrungsfristen auch noch in anderen Vorschriften Vorgaben über eine aufgabenbezogene Aufbewah-
rung von Belegen aus gemeindlichen Geschäftsvorfällen. Aber auch aus Verträgen der Gemeinde oder aus be-
sonderen örtlichen Maßnahmen sowie aus gemeindlichen Finanzierungsvorgängen können sich gesonderte 
Aufbewahrungsfristen für die Gemeinde ergeben, z. B. bei Zuwendungen, die das Land der Gemeinde gewährt 
hat. In solchen Fällen besteht oftmals ein finanzwirksamer Bezug zu mehreren Haushaltsjahren und nicht nur zu 
einem einzigen Haushaltsjahr, sodass auch in örtlichen Einzelfällen eine längere Aufbewahrungsfrist für gemeind-
liche Geschäftsunterlagen in Betracht kommen muss oder vom Zuwendungsgeber bestimmt worden ist.  
 
In diesem Zusammenhang sind auch die steuerrechtlichen Regelungen sind zu berücksichtigen, soweit die Ge-
meinde als Steuerpflichtiger gilt. Nach § 146 Absatz 2 Satz 1 AO sind in diesen Fällen die Bücher und die sonst 
erforderlichen Aufzeichnungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu führen und aufzubewahren. Andererseits 
kann die zuständige Finanzbehörde auf schriftlichen Antrag des Steuerpflichtigen bewilligen, dass elektronische 
Bücher und sonstige erforderliche elektronische Aufzeichnungen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
geführt und aufbewahrt werden, soweit ein Zugriff der Finanzverwaltung auf elektronische Bücher und sonstige 
erforderliche elektronische Aufzeichnungen gewährleistet ist (vgl. § 146 Absatz 2a AO).  



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 58 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2777 

 
 
2.3 Die Archivierung der haushaltswirtschaftlichen Unterlagen 
 
Bei der Aufbewahrung von haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde muss darauf geachtet werden, ob 
gemeindliche Unterlagen archivwürdig und daher für Wissenschaft oder Forschung, für Gesetzgebung, Regie-
rung, Verwaltung oder Rechtsprechung oder zur Sicherung berechtigter Belange Betroffener oder Dritter von 
bleibendem Wert sind. Es ist daher zu beurteilen, ob gemeindliche Unterlagen aufgrund ihres politischen, sozia-
len und kulturellen sowie rechtlichen oder wirtschaftlichen Wertes als Quelle für die Erforschung der Geschichte 
oder der Rechtswahrung dienen und deshalb dauernd aufzubewahren sind, z. B. Urkunden, Karten, Siegel u.a.  
 
Die Archivierung schließt dann die Sicherung, Erhaltung, Auswertung und Bereitstellung des aufzubewahrenden 
Archivgutes zur Benutzung ein. In diesem Zusammenhang sind deshalb auch die Vorschriften über das Archivgut 
der Gemeinde zu beachten (vgl. § 10 ArchivG NRW). Das gemeindliche Archivgut fällt jedoch nicht durch die 
Vorschriften über den Denkmalschutz (vgl. § 2 Absatz 6 DSchG NRW). Die Gemeinde hat danach für ihr Archiv-
gut in eigener Zuständigkeit Sorge zu tragen, indem sie es insbesondere verwahren, erhalten, erschließen und 
nutzbar machen.  
 
Die Gemeinde soll diese Aufgabe durch die Errichtung und Unterhaltung eigener Archive oder die Unterhaltung 
einer für Archivierungszwecke geschaffenen Gemeinschaftseinrichtung oder die Übergabe zur Verwahrung ihres 
Archivguts in einem anderen öffentlichen Archiv erfüllen. Sofern die Gemeinde eigene Archive errichtet, müssen 
diese den archivfachlichen Anforderungen im Sinne des Archivgesetzes genügen. Die Gemeinde entscheidet 
dabei auch über die Einschränkung oder Versagung der Nutzung dieses Archivs sowie über den Erlass einer 
Benutzungsordnung in eigener Zuständigkeit.  
 
 
3. Die Errichtung von Geschäftsunterlagen in elektronischer Form 
 
Durch die Gemeinde ist im Rahmen der Vorschrift des § 31 GemHVO zu bestimmen, wann ihre Geschäftsunter-
lagen in Papierform in eine digitale Form umgewandelt werden dürfen. Dazu bietet sich eine Richtlinie an, in der 
die örtlichen Tatbestände zu regeln wären. Nachfolgend werden dazu einige Regelungssachverhalte beispielhaft 
aufgeführt (vgl. Abbildung). 
 

 
Regelungssachverhalte für die Errichtung von Unterlagen in elektronischer Form  

 
 
-   Welche gemeindlichen Unterlagen können in elektronischer Form errichtet werden? 
 
 
-   In welcher Form sind diese gemeindlichen Unterlagen aufzubewahren (Belegordnung) 
 
 
-   Behandlung und Bearbeitung der Belegdokumente sowie von Sonder- und Spezialdokumenten. 
 
 
-   Sicherheitsvorkehrungen 
 
 
-   Zeitpunkt der Errichtung elektronischer Unterlagen. 
 
 
-   Festlegung von Identifikations- und Verknüpfungsmerkmalen. 
 
 
-   Protokollierung, Überwachung und Kontrollen sowie die Archivierung. 
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Regelungssachverhalte für die Errichtung von Unterlagen in elektronischer Form  

 
       -   Beteiligung der örtlichen Rechnungsprüfung 

 
Abbildung 728 „Regelungssachverhalte für die Errichtung von Unterlagen in elektronischer Form“ 

 
Die Gemeinde hat bei der Errichtung von Geschäftsunterlagen in elektronischer Form aus Sicherheitsgründen 
sowie für Auskunfts- und Prüfungszwecke sicherzustellen, dass solche haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der 
Gemeinde innerhalb der verbindlichen Aufbewahrungsfristen in unveränderter Form verfügbar sind, lesbar ge-
macht werden können und in dieser Zeit nicht gelöscht oder vernichtet werden. Sofern diese Sachlage durch die 
Gemeinde unter der Beachtung der GoB sichergestellt ist, kann eine zusätzliche Aufbewahrung der betreffenden 
gemeindlichen Geschäftsunterlagen in Papierform insoweit als entbehrlich angesehen werden.  
 
In diesem Zusammenhang muss jedoch von der Gemeinde sichergestellt werden, dass durch die Übernahme von 
haushaltswirtschaftlichen Unterlagen in Papierform auf elektronische Datenträger oder Bildträger der Wert und 
die Aussagekraft der übertragenen oder errichteten Unterlagen nicht beeinträchtigt wird und ein Ausdruck inhalt-
lich und bildlich mit der Wiedergabe des elektronischen Dokuments auf dem Bildschirm übereinstimmt. Eine Ver-
nichtung der Geschäftsunterlagen in Papierform sollte daher erst erfolgen, wenn der betreffende Geschäftsvorfall 
bei der Gemeinde vollständig abgewickelt worden ist. 
 
 
4. Die Aufbewahrung der Dokumentationen von automatisierten Verfahren 
 
4.1 Allgemeine Zwecke 
 
Bei der haushaltswirtschaftlichen Buchführung mithilfe automatisierter Datenverarbeitung finden neben den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) auch die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buch-
führungssysteme (GoBS) Anwendung, unabhängig davon, ob die Finanzbuchhaltung von der Gemeinde zentral 
oder dezentral organisiert wurde. Deshalb werden die Gemeinden durch die Vorschrift des § 27 Absatz 5 Num-
mer 9 GemHVO NRW verpflichtet, bei der gemeindlichen Buchführung mithilfe automatisierter Datenverarbeitung 
(DV-Buchführung) besondere Anforderungen zu erfüllen.  
 
Die Gemeinden sollen sicherstellen, dass die gemeindlichen Geschäftsunterlagen, die für den Nachweis der 
richtigen und vollständigen Ermittlung der Ansprüche oder Zahlungsverpflichtungen sowie für die ordnungsgemä-
ße Abwicklung der Buchführung und des Zahlungsverkehrs erforderlich sind, unter Berücksichtigung des § 58 
GemHVO NRW bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist verfügbar bleiben. Zu den gemeindlichen Geschäftsunter-
lagen gehören auch ein Verzeichnis über den Aufbau der Datensätze und die Dokumentation der in der DV-
Buchhaltung eingesetzten Programme und Verfahren.  
 
 
4.2 Die Aufbewahrungsfristen  
 
Aus Sicherheitsgründen sowie für Auskunfts- und Prüfungszwecke muss nicht nur sichergestellt sein, dass die 
elektronisch geführten haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde innerhalb der verbindlichen Aufbewah-
rungsfristen in unveränderter Form lesbar gemacht werden können, sondern dass auch die Dokumentationen 
sowie die Programme und Programmdokumentationen, sofern sie für die Lesbarkeit der haushaltswirtschaftlichen 
Unterlagen in dieser Zeit benötigt werden, aufbewahrt werden.  
 
Die Dokumentationen sowie die Programme und Programmdokumentationen unterliegen daher, abhängig von 
den mit ihnen erstellten haushaltswirtschaftlichen Unterlagen, den in Absatz 2 bestimmten Aufbewahrungsfristen. 
Sie sind deshalb entweder dauernd, zehn Jahre oder sechs Jahre aufzubewahren. Abweichend von der Festle-
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gung über den Beginn der Aufbewahrungsfristen in Absatz 2 der Vorschrift beginnen die Fristen für die Dokumen-
tationen sowie die Programme und Programmdokumentationen jedoch mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem 
die Gemeinde das automatisierte Verfahren letztmalig für die Erstellung der entsprechenden Unterlagen einge-
setzt hat. 
 
 
4.3 Die Richtlinie „Vertrauenswürdige elektronische Langzeitspeicherung“ 
 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat die „Technische Richtlinie 03125: Vertrauenswürdige 
elektronische Langzeitspeicherung“ herausgegeben, weil durch die immer schneller fortschreitende „Virtualisie-
rung“ von Vorgängen und Dokumenten in die elektronische Form sich neue Herausforderungen ergeben. Dabei 
steht auch die Gemeinde vor der Aufgabe, für immer mehr elektronisch erzeugte, verarbeitete und gespeicherte 
Dokumente und Daten auch in ferner Zukunft die Lesbarkeit, Verfügbarkeit sowie Integrität und Authentizität 
gewährleisten zu müssen. 
 
 Es sind dabei nicht nur die Anforderungen von Datenschutz und Datensicherheit, sondern auch die fortschreiten-
de technische Innovation zu berücksichtigen. Mit der Richtlinie soll daher ein Leitfaden zur Verfügung gestellt 
werden, der beschreibt, wie elektronisch signierte Daten und Dokumente über lange Zeiträume, also z. B. bis zum 
Ende der Aufbewahrungsfristen nach dieser Vorschrift, im Sinne eines rechtswirksamen Beweiswerterhalts ver-
trauenswürdig gespeichert werden können. 
 
Die Richtlinie hat empfehlenden Charakter für die Gemeinde, denn in nahezu allen öffentlichen Bereichen ge-
winnt der Bedarf an rechtswirksamer Beweiswerterhaltung zunehmend an Bedeutung. Sie beschreibt daher einen 
differenzierten Katalog von Anforderungen im Hinblick auf alle Elemente und Bereiche, in denen ein Gestaltungs-
bedarf besteht, um wirkungsvolle, zukunftssichere und wirtschaftliche technische Szenarien für eine vertrauens-
würdige Langzeitarchivierung elektronisch signierter Dokumente und Daten aufzubauen. Die Gemeinde kann auf 
dieser Basis prüfen und entscheiden, um zu eigenen geeigneten Lösungsmöglichkeiten zu kommen, denn die 
Richtlinie soll Orientierung und Hilfestellung geben, um den vielfältigen Anforderungen hinsichtlich Verfügbarkeit 
und Lesbarkeit, Integrität und Authentizität, Datensicherheit und Datenschutz von elektronischen Daten aller Art 
über lange Aufbewahrungszeiträume hinweg zu genügen. 
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Zu Absatz 1 (Verpflichtung zur Aufbewahrung der Unterlagen): 
 
1.1 Inhalte der Aufbewahrungspflicht 
 
Die Verpflichtung der Gemeinde, ihre Eröffnungsbilanz, ihre Jahresabschlüsse, die Bücher, die Unterlagen über 
die Inventur, die ergangenen Anweisungen und Organisationsregelungen, die Buchungsbelege sowie die Unter-
lagen über den Zahlungsverkehr aufzubewahren, ist ein wesentlicher Bestandteil einer ordnungsmäßigen Fi-
nanzbuchhaltung und hat unter Beachtung der GoB zu erfolgen. Dabei ist unter dem in der Vorschrift verwende-
ten Begriff „Jahresabschlüsse“ nicht nur der auf das Haushaltsjahr bezogene Jahresabschluss (vgl. § 95 GO 
NRW) zu verstehen, sondern auch der von der Gemeinde jährlich aufzustellende Gesamtabschluss (vgl. § 116 
GO NRW).  
 
Zu den aufzubewahrenden Unterlagen der Gemeinde gehören auch sonstige gemeindliche Regelungen und 
Arbeitshilfen, die zum Verständnis der aufzubewahrenden Unterlagen notwendig sind, z. B. Unterlagen über die 
in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde genutzten DV-Buchhaltungsverfahren. Auch von der Gemeinde selbst 
erstellte Aufzeichnungen können aufbewahrungspflichtig sein, wenn durch diese eine Verbindung zwischen den 
Geschäftsvorfällen und den aufzubewahrenden Unterlagen besteht oder hergestellt werden kann. Ebenso sind 
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Unterlagen aus der Prüfungstätigkeit der örtlichen Prüfung (Rechnungsprüfungsausschuss und örtliche Rech-
nungsprüfung) aufzubewahren. 
 
 
1.2 Zwecke der Aufbewahrung der Unterlagen 
 
Die Aufbewahrung der haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde dient dem Zweck, diese geschäftli-
chen Unterlagen der Gemeinde jederzeit für Nachweis- und Kontrollzwecke verfügbar zu haben und eine Ein-
sichtnahme und Nachprüfung zu ermöglichen. Nur dann lässt sich das gemeindliche Verwaltungshandeln und 
das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde sowie das Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde zu 
einem bestimmten Stichtag noch zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen bzw. prüfen. Eine lückenlose Do-
kumentation mit entsprechender Aufbewahrung ist zudem sehr hilfreich, um in späteren Zeiten, insbesondere bei 
aus unterschiedlichen Gründen notwendig gewordenen Berichtigungen bzw. Veränderungen das Bild über die 
wirtschaftliche Lage der Gemeinde als Bild über die gemeindliche Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz-
lage zutreffend (wieder) herstellen zu können.  
 
Die ordnungsmäßige Aufbewahrung von haushaltswirtschaftlichen Unterlagen oder von sonstigen Geschäftsun-
terlagen der Gemeinde soll daher sicherstellen, dass die Informationen für die Dauer der Aufbewahrungszeit 
erhalten bleiben, die Informationen so geschützt werden, dass ein unbefugter Zugriff unterbleibt und die Informa-
tionen geordnet abgelegt werden. Um diese gemeindlichen Aufgaben erfüllen zu können, muss die Gemeinde bei 
der Sicherung ihrer Daten die Stabilität und Nutzbarkeit der verwendeten Speichermedien berücksichtigen.        
 
 
1.3 Elektronische Aufbewahrung statt Papierform  
 
1.3.1 Vorgaben an die elektronische Aufbewahrung 
 
Bei der Buchführung der Gemeinde mithilfe automatisierter Datenverarbeitung werden neben den haushaltswirt-
schaftlichen Unterlagen, die der Gemeinde elektronisch zugegangen sind, auch eine Vielzahl von Geschäftsun-
terlagen verarbeitet, die der Gemeinde in Papierform, z. B. in Form von Rechnungen, zugegangen sind. Alle 
diese Unterlagen für den gemeindlichen Geschäftsverkehr müssen für den Nachweis der richtigen und vollständi-
gen Ermittlung der Ansprüche der Gemeinde oder ihrer Zahlungsverpflichtungen sowie für die ordnungsgemäße 
Abwicklung der Buchführung und des Zahlungsverkehrs bis zum Ablauf der dafür festgesetzten Aufbewahrungs-
frist zur Einsichtnahme durch Dritte verfügbar bleiben.  
 
Die Verpflichtung zur Aufbewahrung der gemeindlichen Unterlagen beinhaltet jedoch nicht das Vorhalten einer 
bestimmten Speichertechnik, denn der Gesetzgeber hat nur generelle Anforderungen an die Aufbewahrung der 
haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde festgelegt und die Verantwortung für die örtliche Aufbewah-
rung der Gemeinde überlassen. Die Gemeinde muss daher ihre Geschäftsunterlagen nicht zwingend in der Form 
aufbewahren, in der ihr die Unterlagen zugegangen sind. Für die Speicherung aufbewahrungspflichtiger gemeind-
licher Unterlagen sind vielmehr grundsätzlich alle Medien zulässig, auf denen gemeindliche Daten dokumenta-
risch festgehalten werden können, jedoch mit der Einschränkung, dass elektronische Dokumente nicht in Papier-
form aufbewahrt werden sollen. 
 
 
1.3.2 Anforderungen an die Übertragung 
 
Die haushaltswirtschaftlichen Unterlagen und Dokumenten der Gemeinde können grundsätzlich zu ihrer Archivie-
rung auf Speichermedien übertragen werden. Dabei sind verschiedene Formen möglich. Eine Übertragung einer 
gemeindlichen Geschäftsunterlage kann von der Papierform auf Bild- oder Datenträger als Speichermedien, zwi-
schen zwei gleichen Speichermedien und zwischen unterschiedlichen Speichermedien erfolgen. Welche Form 
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der Übertragung örtlich gewählt wird, ist auch von den aufzubewahrenden Unterlagen abhängig. Einige gemeind-
liche Unterlagen sind als Dokumente mit Beweiskraft zu behandeln, z. B. der gemeindliche Jahresabschluss. Sie 
sind deshalb nicht übertragungsfähig und müssen wie andere haushaltswirtschaftliche Unterlagen in ihrer Origi-
nalform aufbewahrt werden. 
 
Für die Übertragung der haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde auf Speichermedien ist zu beachten, 
dass wie bereits bei der gemeindlichen Buchführung keine Eintragung oder eine Aufzeichnung in den Büchern 
verändert werden darf, sodass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Auch dürfen keine Veränderun-
gen vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es ungewiss lässt, ob sie ursprünglich oder erst später gemacht 
worden sind. Die Speichermedien sollten von der Gemeinde ausgewählt werden, die ein direktes Überschreiben 
von Daten und verändern archivierter Unterlagen nicht unterstützen. So sollten z. B. Datenträger genutzt werden, 
die nur einmal beschreibbar sind, denn bei mehrfach beschreibbaren Datenträgern bedarf es Zusatzmaßnahmen, 
um Manipulationen der archivierten Unterlagen auszuschließen.  
 
Bei der Übertragung der haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde auf Speichermedien ist zudem eine 
Überprüfung der Vollständigkeit der Übertragung vorzunehmen. Auch kann es erforderlich werden, vor einer 
Übertragung von gemeindlichen Geschäftsunterlagen eine Aufbereitung dieser Unterlage vornehmen zu müssen, 
z. B. beim Scannen. Bei einer solchen Übertragung von gemeindlichen Dokumenten muss ggf. die Farbe auf dem 
Original gekennzeichnet werden, wenn diese von besonderer Bedeutung ist und nicht farblich gescannt wird. Ein 
Zusammenhang muss auch en Seiten einer Unterlage hergestellt werden, wenn diese als doppelseitige Ge-
schäftsunterlage vorliegt. Bei Anhängen zu den gemeindlichen Geschäftsunterlagen muss sichergestellt werden, 
dass der Zusammenhang erhalten bleibt. Insgesamt muss bei den gescannten Unterlagen gesichert werden, 
dass sie eindeutig der Gemeinde zugeordnet werden können. 
 
 
1.3.3 Die Beachtung von Mikrofilm-Grundsätzen 
 
Die Gemeinde hat im Rahmen der Vorschrift des § 31 GemHVO zu bestimmen, wann gemeindliche Geschäftsun-
terlagen in Papierform für die Aufbewahrung auf Bildträger übertragen werden dürfen. Sie sollen sicherstellen, 
dass die Mikrofilmaufnahmen bei ihrer Wiedergabe mit den Originalen übereinstimmen. Erfolgt die Übernahme 
auch unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, wird eine zusätzliche Aufbewahrung von 
gemeindlichen Geschäftsunterlagen in Papierform durch die Gemeinde insoweit entbehrlich. Sollen die gemeind-
lichen Unterlagen auf Mikrofilm aufbewahrt werden, hat die Gemeinde die nachfolgenden Grundsätze zu beach-
ten (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Mikrofilm-Grundsätze 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 

Allgemeiner 
Grundsatz 

 
Bei der Aufzeichnung von aufbewahrungspflichtigen Unterlagen 
muss das Mikrofilmbild mit dem Original übereinstimmen. Werden 
nicht die Originale aufbewahrt, muss das angewandte Verfahren 
den GoB entsprechen. 
 

Verfahrensbeschreibung 
 

 
Die Verfahrensbeschreibung muss die Aufzeichnung der Unterla-
gen auf Mikrofilm und die Aufbewahrung dieser Mikrofilme sowie 
den Rückgriff auf den Mikrofilm (Wiederauffinden) festlegen. 
 

Ordnungsprinzip 
der Aufzeichnung 

 
Das Ordnungsprinzip der Aufzeichnung ist in der Verfahrensbe-
schreibung anzugeben. Es muss einem sachverständigen Dritten 
innerhalb einer angemessenen Zeit möglich sein, jedes Mikrofilm-
bild aufzufinden. Zudem müssen die Mikrofilme dem Aufbewah-
rungspflichtigen eindeutig zugeordnet werden können. 
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Die Mikrofilm-Grundsätze 

 
 

GRUNDSATZ 
 

INHALTE 
 

Verfahrenskontrolle 

 
Der Aufbewahrungspflichtige soll ein Protokoll führen, um die Art 
der aufgezeichneten Unterlagen sowie den Ort und das Datum der 
Aufzeichnung nachprüfbar zu erfassen. Es soll eine Erklärung des 
Verfilmers enthalten, dass die Unterlagen unverändert und vollstän-
dig aufgenommen wurden, und muss im Original aufbewahrt wer-
den. 
 

Filmkontrolle 

 
Der Mikrofilm ist nach der Aufnahme auf Mängel zu überprüfen. Bei 
fehlerhaften Aufzeichnungen ist auch die aufgezeichnete Unterlage 
aufzubewahren. Das Ergebnis der Kontrolle ist schriftlich festzuhal-
ten. 
 

Aufbewahrung 
 

 
Die Mikrofilme sind sicher und geordnet aufzubewahren. Bei der 
Aufbewahrung von Mikro-Einzelbildern muss die Verfahrensbe-
schreibung ein Ordnungskriterium dafür enthalten. 
 

Lesen und Wiedergeben 

 
Für das Lesen der Mikrofilme sollen geeignete Lesegeräte verfüg-
bar sein. Es muss möglich sein, lesbare Reproduktionen (Rückver-
größerungen) in angemessener Zeit anfertigen zu können. 
 

 
Vernichten 

des Schriftgutes 

 
Die aufgezeichneten Unterlagen können bei Beachtung dieser 
Grundsätze vernichtet werden, soweit sie nicht nach anderen 
Rechtsvorschriften im Original aufzubewahren sind. 
 

Abbildung 729 „Die Mikrofilm-Grundsätze“ 
 
Die o.a. „Mikrofilm-Grundsätze“ sind von der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung (AWV) entwickelt 
und vom BMF veröffentlich worden (vgl. BStBl. 1984 S. 155).  
 
 
1.3.4 Der Zeitpunkt der Übertragung 
 
Die Gemeinde muss sich deshalb selbst entscheiden, zu welchem Zeitpunkt sie ihre Geschäftsunterlagen, die ihr 
in Papierform zugegangen sind, in elektronischer Form errichtet. Sie kann die Umwandlung vor dem Beginn der 
Aufbewahrung an oder auch bereits unmittelbar nach ihrem Eingang bei der Gemeinde vornehmen. Unabhängig 
vom Zeitpunkt der Errichtung der gemeindlichen Unterlagen in elektronischer Form kann auf die gleichzeitige 
Vorhaltung dieser Unterlagen in Papierform verzichtet werden. Die haushaltsrechtlichen Vorschriften stehen einer 
solchen Vorgehensweise nicht entgegen. Macht die Gemeinde von dieser Möglichkeit Gebrauch, bietet es sich 
an, die gemeindlichen Geschäftsunterlagen, die in Papierform bei der Gemeinde eingegangen sind, frühestens 
dann zu vernichten, wenn der Jahresabschluss für das betreffende Haushaltsjahr geprüft und vom Rat der Ge-
meinde festgestellt worden ist.  
 
 
1.3.5 Der Verzicht auf die Übertragung 
 
Bei der Auswahl von haushaltswirtschaftlichen Unterlagen, die auf Daten- oder Bildträger übertragen werden 
sollen, sind ggf. auch die fachgesetzlichen Vorschriften zu beachten. Deshalb kann es im Einzelfall notwendig 
sein, bei bestimmten gemeindlichen Geschäftsunterlagen auf die Übertragung der Papierform auf Daten- oder 
Bildträger zu verzichten und weiterhin die Papierform aufzubewahren. Davon betroffen dürften insbesondere 



 
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT 

§ 58 GemHVO NRW 

GEMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNG 2783 

Dokumente sein, die gesetzlich der Schriftform bedürfen, weil sie nur im Original die erforderliche Rechtskraft 
und/oder Beweiskraft besitzen. In diesem Zusammenhang werden deshalb Dokumente bzw. Unterlagen, die 
weiterhin auch einer Papierform bedürfen, nachfolgend beispielhaft aufgeführt (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Aufbewahrung von Originaldokumenten 

 
 

- Bürgschaftserklärungen nach § 766 BGB 
 
 

- Kündigung des Mietvertrages (vgl. 568 BGB) 
 
 

- Schuldversprechen (vgl. § 780 BGB) 
 
 

- Wertpapiere 
 
 

- Schecks 
 

Abbildung 730 „Die Aufbewahrung von Originaldokumenten“ 
 
In Verwaltungs- und Gerichtsverfahren werden viele notwendige Dokumente bereits in elektronischer Form zuge-
lassen, wenn diese z. B. mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen werden können. Ein etwaiges 
Erfordernis, in diesen Verfahren ggf. den Besitz der Urschrift oder die Ausfertigung einer Urkunde nachzuweisen, 
bleibt dabei unberührt. Damit steht bei der Gemeinde der Übertragung vieler Dokumente von ihrer Papierform auf 
Daten- und Bildträger kein Hindernis mehr entgegen. Für den elektronischen Rechtsverkehr sind zudem die ein-
schlägigen rechtlichen Bestimmungen zu beachten, die in den verschiedenen Rechtsgebieten unterschiedlich 
sein können. 
 
 
1.4 Der Schutz der Unterlagen bei der Aufbewahrung 
 
1.4.1 Allgemeine Schutzpflichten 
 
Die haushaltswirtschaftlichen Dokumente sind gegen Einwirkungen jeglicher Art zu schützen und aufzubewahren. 
Sie haben zudem auch eine Beweis- und Kontrollfunktion über das Handeln der Gemeinde und sind daher zu 
sammeln, zu ordnen und gesichert aufzubewahren. Dadurch werden die Nachvollziehbarkeit und die Nachprüf-
barkeit gewährleistet. Das schließt nicht aus, dass diese Unterlagen zum Zwecke der Prüfung vorübergehend den 
dafür zuständigen Stellen überlassen werden können.  
 
 
1.4.2 Der Schutz personenbezogener Daten 
 
Die Gemeinde muss besondere Maßnahmen gegen den Missbrauch von aufzubewahrenden Daten ergreifen, 
wenn von ihr personenbezogene Daten aufbewahrt werden und damit die Möglichkeit besteht, Einzelangaben 
über persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zuzuord-
nen. Die Aufbewahrung kann z. B. nicht nur besondere Zugriffskontrollen sowohl zum System als auch zu den 
personenbezogenen Daten erforderlich machen, sondern auch besondere Schutzmaßnahmen für den Transport 
dieser gemeindlichen Daten.  
 
Vor der Aufbewahrung dieser Daten ist daher von der Gemeinde immer zu prüfen, ob bei ihr ein berechtigtes 
Interesse an der Aufbewahrung dieser Daten besteht. Außerdem ist von ihr zu prüfen, ob die elektronische Archi-
vierung von personenbezogenen Daten auch ein späteres Löschen dieser Daten ermöglicht. Ist diese Maßnahme 
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bei einzelnen Speichermedien ausnahmsweise nicht oder nur sehr schwierig möglich, muss mindestens sicher-
gestellt sein, dass eine Sperrung dieser Daten möglich ist. 
 
 
1.4.3 Die Sicherheitsvorkehrungen für die Aufbewahrung 
 
Es ist Aufgabe jeder Gemeinde, die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und den Ort der Aufbewahrung eigen-
verantwortlich zu bestimmen und umzusetzen. Dazu gehört auch eine systematische Ordnung im gemeindlichen 
Archiv. Zwar ist die Art und Weise einer solchen Ordnung nicht allgemein bestimmt, dazu gehört jedoch, dass die 
Ordnung ein systematisches Wiederfinden der haushaltswirtschaftlichen Unterlagen innerhalb einer angemesse-
nen Zeit ermöglichen muss. Eine eindeutige Kennzeichnung der Speichermedien, die Erstellung eines Aufbewah-
rungsverzeichnisses mit Aufbewahrungsort, Dateninhalt und Beginn und Ende der Aufbewahrung (Aufbewah-
rungsfristen) dient dabei auch dem Schutz der aufzubewahrenden gemeindlichen Unterlagen.  
 
 
1.4.4 Die örtliche Richtlinie 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet, in Ausführung des § 58 GemHVO NRW örtliche Bestimmungen über die Aufbewah-
rung haushaltswirtschaftlicher Unterlagen hinsichtlich Ort und Zeit sowie der Nutzung des archivierten Gutes zu 
treffen. Diese Regelungen müssen inhaltlich hinreichend bestimmt sein und bedürfen der Schriftform (vgl. § 31 
Absatz 2 Nr. 5 GemHVO NRW). Eine Richtlinie könnte eine Vielzahl von örtlichen Tatbeständen regeln (vgl. Ab-
bildung). 
 

 
Die Regelungssachverhalte für die örtliche Aufbewahrung 

 
 
-   Welche gemeindlichen Unterlagen sind aufbewahrungspflichtig. 
 
 
-   In welcher Form sind die gemeindlichen Unterlagen aufzubewahren. 
 
 
-   Nach welchen Ordnungskriterien ist zu archivieren. 
 
 
-   Die Form der Kennzeichnung aufbewahrungspflichtiger Unterlagen. 
 
 
-   Die Berechtigung zum Empfang archivierter Unterlagen. 
 
 
-   Die Sicherung der Rückgabe der archivierten Unterlagen. 
 
 
-   Die Freigabe zur Vernichtung archivierter Unterlagen. 
 
 

       -   Die verantwortlichen Zuständigkeiten. 
 

  Abbildung 731 „Die Regelungssachverhalte für die örtliche Aufbewahrung“ 
 
Derartige Richtlinien dienen u.a. gleichzeitig der Dokumentation der Ordnungsmäßigkeit der Aufbewahrung der 
haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde. Außerdem sind die erlassenen örtlichen Bestimmungen dem 
Rat der Gemeinde zur Kenntnis zu geben. Entsprechend den Festlegungen in dieser Vorschrift sind örtliche Re-
gelungen über die Aufbewahrung hinsichtlich Ort und Zeit sowie der Nutzung des archivierten Gutes zu treffen. 
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1.5 Die Aufbewahrungspflichten bei Übertragung der Finanzbuchhaltung 
 
Die Gemeinde hat im Rahmen der vertraglichen Übertragung von Aufgaben der gemeindlichen Finanzbuchhal-
tung an einen Dritten (vgl. § 94 GO NRW) auch sicherzustellen, dass die Bestimmungen über die Aufbewahrung 
der gemeindlichen Geschäftsunterlagen eingehalten werden. Insbesondere bei einer DV-Buchführung ist der 
Dokumentationsumfang bereits vor der Übertragung der Geschäftsbesorgung durch den Dritten festzulegen. In 
den Bestimmungen sollten sowohl der Ort und die Zeitdauer der Aufbewahrung als auch die Zugangsberechti-
gungen und Einsichtsrechte bei den örtlichen Geschäftsunterlagen geregelt sein. Zu den notwendigen Rege-
lungstatbeständen gehören auch Zutrittsrechte Dritter, z. B. im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Gemeinde. 
 
 
1.6 Die Kontrolle der Aufbewahrung 
 
Die Gemeinde hat im Rahmen der Aufbewahrung von haushaltswirtschaftlichen Unterlagen auch sicherzustellen, 
dass die Bestimmungen über die Aufbewahrung ihrer Geschäftsunterlagen eingehalten werden. Es bedarf neben 
der Herausgabe von Bestimmungen über die Aufbewahrung der gemeindlichen Unterlagen auch der notwendigen 
Sicherheitsvorkehrungen und der Festlegung des Ortes der Aufbewahrung sowie regelmäßiger Kontrollen. Insbe-
sondere die Verpflichtung der Gemeinde besondere Maßnahmen gegen den Missbrauch von aufzubewahrenden 
personenbezogenen Daten erfordert einen regelmäßig zu erbringenden Nachweis über die ordnungsmäßige 
Durchführung der örtlichen Archivierung in sachlicher und technischer Hinsicht. Derartige Verfahrensdokumenta-
tionen sind ebenfalls aufzubewahren. 
 
 
2. Zu Absatz 2 (Aufbewahrungsfristen): 
 
2.0 Inhalte und Zwecke 
 
Die Ausführung der haushaltswirtschaftlichen Haushaltswirtschaft wird u.a. durch die Finanzbuchhaltung erledigt. 
Mit dem Jahresabschluss und dem Gesamtabschluss eines jeden Haushaltsjahres ist die Aufgabe aber noch 
nicht abgeschlossen. Die haushaltswirtschaftlichen Unterlagen müssen je nach ihrer Bedeutung auch zu späteren 
Zeitpunkten noch zur Verfügung stehen, um die Prüfungsrechte Dritter zu sichern oder bei Bedarf durch Originale 
die notwendigen Nachweise erbringen zu können. In der Vorschrift wird daher entsprechend der Bedeutung der 
haushaltswirtschaftlichen Unterlagen zwischen der dauernden Aufbewahrung und einer befristeten Aufbewahrung 
unterschieden. Außerdem wird der Fristbeginn bestimmt. Es können sich aber aus Verträgen der Gemeinde oder 
aus Maßnahmen sowie aus Finanzierungsvorgängen besondere Aufbewahrungsfristen für die Gemeinde erge-
ben, z. B. bei Zuwendungen, die das Land der Gemeinde gewährt hat, fünf Jahre nach Vorlage des Verwen-
dungsnachweises (vgl. Nr. 7.5 der ANBestG zu Nr. 5.1 VVG zu § 44 LHO).  
 
Die Einhaltung der Aufbewahrungsfristen gehört zur ordnungsmäßigen Buchführung der Gemeinde. Die festge-
legten Fristen haben sich seit Jahren - auch im kaufmännischen Bereich - bewährt. Zu beachten ist, dass der 
Bürgermeister nach § 31 Absatz 2 GemHVO NRW  das Nähere zur Ausführung der Vorschrift über die Aufbewah-
rung von Untertagen festlegen und daher auch die zuständige Stelle für die Aufbewahrung der Unterlagen be-
stimmen muss. Außerdem ist in einer örtlichen Vorschrift festzulegen, wie im Falle einer Stundung von Ansprü-
chen der Gemeinde oder in anderen Fällen einer längerfristigen Bindung der Gemeinde mit den Büchern und den 
weiteren Unterlagen umzugehen ist.  
 
Die Aufbewahrungsfristen erstrecken sich sowohl auf gemeindliche Unterlagen in Papierform als auch auf Daten-
träger und Bildträger. Während es möglich ist, gemeindliche Geschäftsunterlagen in Papierform nach ihrer die 
Übernahme auf Datenträger oder Bildträger zu vernichten, dürfen dagegen elektronische errichtete Unterlagen 
oder andere Geschäftsunterlagen aus der automatisierten Datenverarbeitung nicht ausgedruckt werden, um 
diese nur in Papierform aufzubewahren. Für die Gemeinde bietet es sich an, zu ihrer Richtlinie eine Übersicht 
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beizufügen, mit der ein Überblick über die einzuhaltenden Aufbewahrungsfristen gegeben wird. In einer solchen 
Übersicht wäre dann zu jeder möglichen Belegart bei der Gemeinde eine Aufbewahrungsfrist festzusetzen und 
den Beschäftigten der Gemeinde bekannt zu geben. 
 
 
2.1 Zu Satz 1 (Dauernde Aufbewahrung): 
 
Die Vorschrift bestimmt ausdrücklich, dass die gemeindliche Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse der 
Gemeinde als haushaltswirtschaftliche Unterlagen dauernd aufzubewahren sind. Unter dem in dieser Vorschrift 
verwendeten Begriff „Jahresabschlüsse“ sind jedoch nicht nur die jährlichen Jahresabschlüsse der gemeindlichen 
Kernverwaltung nach § 95 GO NRW zu verstehen, sondern auch der jahresbezogene Gesamtabschluss der 
Gemeinde, der nach § 116 GO NRW jährlich zum Abschlussstichtag 31. Dezember aufzustellen ist. Dem ge-
meindlichen Gesamtabschluss kommt die gleiche Bedeutung zu wie dem Jahresabschluss der Gemeinde, so-
dass eine dauernde Aufbewahrung des gemeindlichen Gesamtabschlusses zu erfolgen hat.  
 
 
2.2 Zu Satz 2 (Befristete Aufbewahrung): 
 
2.2.1 Ausgangslage 
 
Die in der Vorschrift festgelegten Fristen haben sich seit Jahren bewährt. Zu beachten ist aber in diesem Zusam-
menhang, dass der Bürgermeister nach § 31 Absatz 2 GemHVO NRW das Nähere zur Ausführung der Vorschrift 
über die Aufbewahrung von Untertagen festlegen und daher auch die zuständige Stelle für die Aufbewahrung der 
Unterlagen bestimmen muss. Außerdem ist in einer örtlichen Vorschrift festzulegen, wie im Falle einer Stundung 
von Ansprüchen der Gemeinde oder in anderen Fällen einer längerfristigen Bindung der Gemeinde mit den Bü-
chern und den weiteren Unterlagen umzugehen ist. 
 
 
2.2.2 Die Aufbewahrungszeit 10 Jahre 
 
Die Vorschrift bestimmt, dass die Bücher der Gemeinde zehn Jahre lang aufzubewahren sind. Diese Vorgabe ist 
geboten und sachgerecht, denn § 27 GemHVO NRW verpflichtet die Gemeinden, alle Geschäftsvorfälle sowie die 
Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung in den haushaltswirtschaftlichen Büchern klar ersichtlich und nachprüfbar 
aufzuzeichnen. Die Nachvollziehbarkeit gebietet eine längere Aufbewahrungszeit als bei den Buchungsbelegen.  
 
 
2.2.3 Die Aufbewahrungszeit 6 Jahre 
 
Die Vorschrift bestimmt, dass die Belege und die sonstigen Unterlagen der Gemeinde sechs Jahre aufzubewah-
ren sind. Das Belegprinzip bildet auch für die Gemeinden ein wichtiges Erfordernis zur Sicherstellung der Richtig-
keit der haushaltswirtschaftlichen Buchführung. Keine Buchung der Gemeinde darf daher ohne Beleg vorgenom-
men werden, denn nicht allein die Eintragungen in die haushaltswirtschaftlichen Bücher sichern die erforderliche 
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung der Gemeinde, sondern die zubildende Verbindung zwischen der Aufzeich-
nung in den haushaltswirtschaftlichen Büchern mit dem dafür zugrunde gelegten Beleg schafft den notwendigen 
Zusammenhang (vgl. § 27 Absatz 3 GemHVO NRW). Daher ist es allgemein geboten, z. B. die Buchungsbelege, 
die Abschreibungsunterlagen, Bankbelege, Unterlagen über die Zahlungsabwicklung der Gemeinde u.a. sorgfältig 
aufzubewahren. 
 
Von dieser Vorgabe zur Aufbewahrung von gemeindlichen Buchungsbelegen sind jedoch die Vorgaben für die 
Gemeinde zu trennen, die ebenfalls Aufbewahrungsfristen für gemeindliche Belege zum Inhalt haben, die Belege 
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aber entweder unter anderen Gesichtspunkten oder auch wegen anderer Zwecke aufzubewahren sind. So wird z. 
B. manchmal eine Aufbewahrungsfrist von drei Jahren für Belege vorgegeben, die einem Verwendungsnachweis 
beizufügen sind und die nach dem „Kassenjahr“ beginnt. Derartige förmlich bestimmte Aufbewahrungsfristen 
wirken sich nicht unmittelbar auf die haushaltsrechtlich verankerten Aufbewahrungsfristen aus und ändern daher 
auch nicht in zeitlicher Hinsicht die Pflicht der Gemeinde zur Aufbewahrung ihrer Buchungsbelege.  
 
 
2.3 Zu Satz 3 (Fristbeginn der Aufbewahrung): 
 
Nach der Vorschrift beginnen die Fristen zur Aufbewahrung von haushaltswirtschaftlichen Unterlagen - wie bisher 
- am 1. Januar des der Beschlussfassung des Rates über die Feststellung des Jahresabschlusses folgenden 
Haushaltsjahres zu laufen. Der Rat hat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres 
den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss festzustellen (vgl. § 96 
Absatz 1 GO NRW). Für den gemeindlichen Gesamtabschluss als einen der gemeindlichen jahresbezogenen 
Abschlüsse gilt ebenfalls die genannte Frist, denn der Rat hat den geprüften Gesamtabschluss durch Beschluss 
zu bestätigen, auch wenn § 96 GO NRW eine entsprechende Anwendung findet (vgl.  § 116 Absatz 1 GO NRW). 
Maßgebend für den Beginn der Laufzeit der Aufbewahrungsfristen ist der Tag, an dem der Rat den betreffenden 
Beschluss tatsächlich gefasst hat.  
 
In Einzelfällen kann sich aber auch ein anderer Fristbeginn ergeben, wenn z. B. noch Gewährleistungsansprüche 
aus Verträgen der Gemeinde bestehen oder Maßnahmen oder Finanzierungsvorgänge noch nicht vollständig 
abgewickelt worden sind. In solchen Fällen kann die Aufbewahrungsfrist deshalb nicht zum gleichen Zeitpunkt 
beginnen. Auch bei Vorgängen, die nur einen Bezug auf mehrere Haushaltsjahre und nicht nur auf ein einzelnes 
Haushaltsjahr haben, kann erst nach dem letzten Jahr der Fristbeginn einzusetzen. Dieses gilt gleichermaßen 
auch für die Aufbewahrung von Belegen der Gemeinde, die im Zusammenhang mit einer erhaltenen Zuwendung 
stehen. 
 
 
2.4 Die Fortdauer der Aufbewahrungszeit 
 
Eine zeitlich bestimmte Aufbewahrungsfrist für gemeindliche Geschäftsunterlagen endet i.d.R. mit dem Ablauf 
des Kalenderjahres, das aus dem gesetzlich bestimmten Fristbeginn und der Aufbewahrungsfrist zu bestimmen 
ist. Vor einer Aktenvernichtung oder Löschung gespeicherter Daten ist jedoch zu prüfen, ob trotz des Fristablaufs 
weiterhin eine Aufbewahrungspflicht für die Gemeinde besteht. Eine Fortsetzung der Aufbewahrung kann z. B. 
erforderlich sein, wenn gemeindliche Unterlagen noch für anhängige Gerichtsverfahren oder steuerrechtliche oder 
strafrechtliche Ermittlungsverfahren benötigt werden bzw. verfügbar gehalten werden müssen.  
 
Die Aufbewahrung auch dann erforderlich sein, wenn für Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren die Vorlage von 
Unterlagen in elektronischer Form noch nicht zugelassen oder ein Urkundenbeweis zu führen ist. Aber auch auf-
grund der gemeindlichen Aufgabenerfüllung, z. B. aus einzelnen gemeindlichen Geschäften oder aus der Nut-
zungsdauer von gemeindlichen Vermögensgegenständen können sich Aufbewahrungspflichten für die Gemeinde 
ergeben. Soweit möglich sollte die Gemeinde daher bereits vor der Aufbewahrung prüfen, ob die Aufbewahrung 
von gemeindlichen Geschäftsunterlagen ggf. auch über die gesetzlich bestimmten Aufbewahrungsfristen hinaus 
von Anfang an notwendig ist.  
 
Einer Aktenvernichtung von gemeindlichen Geschäftsunterlagen können, unabhängig davon, ob die haushalts-
wirtschaftlichen Unterlagen in Papierform oder in elektronischer Form aufbewahrt werden, auch die allgemeinen 
Verjährungsfristen des BGB entgegen stehen, wenn diese auf Geschäftsvorfälle der Gemeinde Anwendung fin-
den, aber auch andere Fristen und Termine wie sie z. B. durch § 31 VwVfG NRW bestimmt werden. Die Fortdau-
er der Aufbewahrungsfrist von haushaltswirtschaftlichen Unterlagen kann aber auch dadurch entstehen, dass die 
in Zuwendungsverfahren festgesetzte Zweckbindungsfrist noch nicht abgelaufen ist.  
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Aus Nachweisgründen bietet es sich in solchen Fällen an, nicht der dafür grundsätzlich vorgesehenen fünfjähri-
gen Aufbewahrungsfrist nachzukommen (vgl. Nr. 7.5 ANBestG zur VVG zu § 44 LHO NRW), sondern die Unter-
lagen während der Zeit der Zweckbindung bzw. Nutzung des betreffenden Vermögensgegenstandes aufzube-
wahren. Der Verzicht auf die Aufbewahrung ist dabei immer von dem den Belegen zugrunde liegenden Verfahren 
sowie deren Bedeutung für die gemeindliche Haushaltswirtschaft und die Aufgabenerfüllung durch die Gemeinde 
abhängig. 
 
 
3. Zu Absatz 3 (Sicherung der Lesbarkeit der aufzubewahrenden Unterlagen): 
 
3.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Die Gemeinde hat nicht nur bei einer Buchführung mithilfe automatisierter Datenverarbeitung, sondern auch wäh-
rend der Aufbewahrungsfristen der gemeindlichen Geschäftsunterlagen zu gewährleisten, dass die Sicherung der 
Bücher, der Belege und der sonst erforderlichen Aufzeichnungen auf Datenträger oder Bildträger ordnungsgemäß 
erfolgt. Die Vorschrift enthält daher bestimmte Pflichten für die Gemeinde, damit gewährleistet wird, dass der 
Inhalt der Daten- oder Bildträger mit den Originalen übereinstimmt, während der Dauer der Aufbewahrungsfristen 
verfügbar und maschinell auswertbar ist und jederzeit innerhalb einer angemessenen Frist lesbar gemacht wer-
den kann. Dadurch werden den an den Unterlagen interessierten Kreisen bestimmte Rechte zugestanden. 
 
 
3.2 Die Übereinstimmung mit den Originalen 
 
Die Gemeinde muss nach der Vorschrift dafür Sorge tragen, dass der Inhalt der Daten- oder Bildträger, auf die 
gemeindliche Geschäftsunterlagen übertragen wurden, mit den Originalen übereinstimmen. Die Gemeinde hat im 
Rahmen der Sicherung der Lesbarkeit der aufzubewahrenden Unterlagen zu entscheiden, ob und welche ihrer 
haushaltswirtschaftlichen Unterlagen bildlich oder inhaltlich wieder gegeben werden müssen. Bei einer bildlichen 
Wiedergabe entsteht ein genaues Abbild des Originals in Inhalt, Form und Farbe.  
 
Bei einer inhaltlichen Wiedergabe stimmt die Nachbildung zwar mit dem Inhalt des Originals überein, es können 
aber Abweichungen von der Form auftreten. Es gilt dabei immer grundsätzlich, dass bei der Übernahme der 
haushaltswirtschaftlichen Aufzeichnungen auf Datenträger oder Bildträger der Wert und die Aussagekraft der 
übertragenen Unterlagen nicht beeinträchtigt werden dürfen. Ist dieses unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung sichergestellt, wird insoweit eine zusätzliche Aufbewahrung der gemeindlichen Unter-
lagen in Papierform entbehrlich.  
 
 
3.3 Die Verfügbarkeit in der Aufbewahrungsfrist 
 
Die Gemeinde muss nach der Vorschrift dafür Sorge tragen, dass ihre Geschäftsunterlagen während der Dauer 
der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind, denn mit dem Ablauf des Haushaltsjahres ist die Aufgabe der gemeindli-
chen Finanzbuchhaltung noch nicht abgeschlossen. Die Finanzbuchhaltung muss für den Jahresabschluss und 
Gesamtabschluss der Gemeinde die erforderlichen Angaben und Unterlagen liefern sowie Auskünfte über das 
Vermögen und die Schulden der Gemeinde und die Abwicklung von Forderungen und Verbindlichkeiten geben.  
 
Die Geschäftsunterlagen der Gemeinde und weitere Informationen aus der Haushaltswirtschaft der Gemeinde 
müssen für die örtliche und die überörtliche Prüfung zur Verfügung gestellt werden. Das Verfügbarhalten der 
gemeindlichen Unterlagen muss ggf. über mehrere Jahre nach Ablauf des betreffenden Haushaltsjahres gewähr-
leistet werden. Es bedarf daher vor Ort eines effektiven und wirtschaftlichen Umgangs der gemeindlichen Verwal-
tung mit dem Schriftgut der Gemeinde. Im Rahmen der Aufbewahrung von gemeindlichen Unterlagen müssen 
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auch die Berechtigungen der Beschäftigten zur Unterschriftsleistung während der Dauer der maßgeblichen Auf-
bewahrungsfristen. 
 
 
3.4 Die Lesbarmachung der Unterlagen 
 
Die Gemeinde muss nach der Vorschrift dafür Sorge tragen, dass ihre Geschäftsunterlagen bis zum Ende der 
Aufbewahrungsfristen im Bedarfsfalle jederzeit lesbar wiedergegeben werden können. Die Lesbarmachung be-
deutet, dass die Inhalte der gespeicherten Unterlagen nicht nur als Datensätze vorhanden sind, sondern zur 
Einsichtnahme auch in lesbarer Form zur Verfügung stehen. Diese Vorgabe kann in Einzelfällen dazu müssen, 
dass die von der Gemeinde gespeicherten Daten nicht nur in bildlich lesbarer Form, sondern auch in maschinell 
lesbarer Form verfügbar sein müssen, z. B. Buchführungsdaten, die für die Besteuerung benötigt werden. Damit 
in Verbindung steht die Vorschrift des § 58 Absatz 4 GemHVO NRW.  
 
 
4. Zu Absatz 4 (Sicherung der Lesbarkeit beim Wechsel automatisierter Verfahren): 
 
4.1 Allgemeine Grundlagen 
 
In der haushaltswirtschaftlichen Haushaltswirtschaft werden automatisierte Verfahren zur Bewirtschaftung des 
Haushalts, zur Buchführung und zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs, zur Ermittlung von Ansprüchen der Ge-
meinde sowie zur Aufbewahrung von Büchern und Belegen eingesetzt. Insbesondere für die dauernd aufzube-
wahrenden Unterlagen in elektronischer Form besteht dabei das Problem der mangelnden Beständigkeit von 
Dateiformaten. Die Dateiformate unterliegen nach den bisherigen Erfahrungen einer ständigen Weiterentwick-
lung, sodass für die Gemeinde grundsätzlich das Risiko besteht, dass heute gängige Formate schnell veralten 
und dann mit Standardgeräten nicht mehr lesbar gemacht werden können. Dieser Gefahr kann nur dadurch be-
gegnet werden, dass die haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde rechtzeitig in ein anderes – auch 
künftig lesbares – Format transferiert und in diesem neuen Format dann aufbewahrt werden.  
 
Es ist daher ergänzend zur gesicherten und einer geordneten Aufbewahrung der haushaltswirtschaftlichen Unter-
lagen in der Vorschrift bestimmt worden, dass in den Fällen, in denen in der Gemeinde eingesetzte automatisierte 
Verfahren geändert oder abgelöst werden, maschinelle Auswertungen der gespeicherten Daten innerhalb der 
Aufbewahrungsfristen auch mit den geänderten oder neuen Verfahren oder durch ein anderes System gewähr-
leistet sein müssen. So ist z. B. durch geeignete Vorkehrungen sicherzustellen, dass die Wiedergabe einer Datei 
auf dem Bildschirm inhaltlich und bildlich mit der Wiedergabe der Ausgangsdatei übereinstimmt. 
 
Durch die Vorschrift soll sichergestellt werden, dass bis zum Ende der Aufbewahrungsfristen der Inhalt der ge-
speicherten Unterlagen im Bedarfsfalle jederzeit lesbar wiedergegeben werden kann. Die Grundsätze können 
aber erhöhte Anforderungen an die Aufbewahrung auslösen, weil mit dem zunehmenden technischen Fortschritt 
die durchschnittliche Nutzungsdauer von elektronischen Datenverarbeitungssystemen abnimmt. Nicht nur der 
Systemwechsel bei der Anwendungssoftware und der Hardware löst Anforderungen an Speicherlösungen und an 
die Systempflege bei Versionsänderungen, Updates oder Upgrades aus. Die Gemeinde muss ggf. auch ausge-
musterte Hard- und Software während der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten in nutzbarem Umfang weiter für 
den Datenzugriff vorgehalten, weil Altdaten nicht unverändert durch ein neues angepasstes System ausgewertet 
werden können.  
 
 
4.2 Die Entscheidung bei Anschaffung von Softwaresystemen  
 
Im Rahmen der Aufbewahrung von haushaltswirtschaftlichen Unterlagen der Gemeinde muss grundsätzlich si-
chergestellt werden, dass bei einer Aufbewahrung auf elektronischen Datenträgern oder Bildträgern der Wert und 
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die Aussagekraft der gespeicherten Unterlagen nicht beeinträchtigt werden und ein Ausdruck inhaltlich und bild-
lich mit der Wiedergabe des elektronischen Dokuments auf dem Bildschirm übereinzustimmen hat. Vor Ort muss 
deshalb von der Gemeinde geprüft werden, ob die Anschaffung von Softwaresystemen, die eine rückwärts ge-
richtete Kompatibilität gewährleisten, sinnvoll und sachgerecht ist, damit ein Zugriff auf alle haushaltswirtschaftli-
chen Daten möglich wird, die, im ausgemusterten System gespeichert sind. Ggf. kann es auch sachgerecht sein, 
ein vom Quellsystem unabhängiges Auswertungssystem zu beschaffen.  
 
Bei einem Wechsel in ein neues Produktivsystem, das in quantitativer und qualitativer Hinsicht nicht die gleichen 
Auswertungen wie das bisherige System ermöglicht, müssen gleichwohl auch später im Archivbereich gleichwer-
tige Auswertungen möglich sein, ohne ggf. das Altsystem während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen in 
funktionsbereitem Zustand halten zu müssen. So ist zu beachten, dass in den Fällen, in denen z. B. ein elektroni-
sches Dokument zur Erhaltung der Lesbarkeit in ein anderes Dateiformat übertragen, ist durch geeignete Vorkeh-
rungen sicherzustellen, dass die Wiedergabe der Zieldatei auf dem Bildschirm inhaltlich und bildlich mit der Wie-
dergabe der Ausgangsdatei übereinstimmt. 
 
 
4.3 Aufbewahrung und einzuhaltende Grundsätze 
 
Im Rahmen der Aufbewahrung gespeicherter gemeindlicher Unterlagen müssen wie bei der Buchführung der 
Gemeinde mithilfe automatisierter Datenverarbeitung (DV-Buchführung) die Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung (GoB) und die weiteren Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) be-
achtet werden, die sicherstellen sollen, dass die Buchungen und sonstigen Aufzeichnungen vollständig, richtig, 
zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden, wenn die Buchführung mithilfe automatisierter Datenverarbei-
tung erfolgt ist (vgl. § 27 Absatz 5 GemHVO NRW). Auch die Grundsätze ordnungsmäßiger Datenverarbeitung 
(GoDV) finden Anwendung, die zur Erfüllung der ordnungsmäßigen Buchführung und Bilanzierung bei einer DV-
Buchführung entwickelt wurden und im Wesentlichen die Sicherheit, die Funktionserfüllung und die Dokumentati-
on umfassen.  
 
Aus der Vielzahl dieser buchungs- und datenverarbeitungsbezogenen Grundsätze folgt, dass auch bei der Auf-
bewahrung bzw. beim Wechsel automatisierter Verfahren der sachliche und zeitliche Nachweis über alle buchfüh-
rungspflichtigen Geschäftsvorfälle nicht verloren gehen darf. Die zu beachtenden Grundsätze beschreiben die 
Maßnahmen, die der Buchführungspflichtige umzusetzen hat, um sicherzustellen, dass die Buchungen und sons-
tigen Aufzeichnungen vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden und auch für Dritte 
verfügbar gehalten werden.  
 
Diese Grundsätze müssen als Vorgaben auch im Rahmen der Aufbewahrung gespeicherter gemeindlicher Unter-
lagen, insbesondere beim Wechsel automatisierter Verfahren, beachtet werden (vgl. § 27 Absatz 5 GemHVO 
NRW), damit die Lesbarkeit der gespeicherten Unterlagen sichergestellt wird. In diesem Zusammenhang können 
die von der Finanzverwaltung für Steuerzwecke bzw. Betriebsprüfungen entwickelten „Grundsätze zum Datenzu-
griff sowie zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen“ (GDPdU) der Gemeinde ggf. Hinweise geben, die zur Erleichte-
rung der Aufbewahrung der gemeindlichen Unterlagen beitragen. 
 
 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ  
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§ 59 
Sondervermögen, Treuhandvermögen 

 
Soweit auf Sondervermögen und Treuhandvermögen der Gemeinde gesetzliche Vorschriften über die Haus-
haltswirtschaft Anwendung finden, gilt diese Verordnung sinngemäß. 

 
 
Erläuterungen zu § 59: 
 
I. Allgemeines 
 
Die Maßgabe in den Vorschriften der § 97 Absatz 2 und 3 sowie § 98 GO NRW, dass die darin aufgeführten ge-
setzlichen Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auch auf die gemeindlichen Sondervermögen 
und Treuhandvermögen der Gemeinde anzuwenden sind, macht es erforderlich, die Geltung der Gemeindehaus-
haltsverordnung auch auf die gemeindlichen Sondervermögen und Treuhandvermögen auszudehnen, soweit die 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften anzuwenden sind.  
 
 
II. Erläuterungen im Einzelnen 
 
1. Die Regelungen zu den gemeindlichen Sondervermögen 
 
1.1 Das gemeindliche Sondervermögen 
 
1.1.1 Zwecke des abgesonderten Vermögens 
 
Das gemeindliche Vermögen dient der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben der Gemeinde. Es hat den Zweck, 
Leistungen und Nutzen für den Bürger zu erbringen. Die Gemeinde hat deshalb ihre Vermögensgegenstände so 
zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben (vgl. § 10 GO NRW). Zum Vermögen der Gemeinde im 
haushaltsrechtlichen Sinn ist die Gesamtheit aller Sachen und Rechte zu zählen, die der Gemeinde gehören oder 
ihr zustehen oder sie davon der wirtschaftlicher Eigentümer ist, soweit die gemeindlichen Vermögensgegenstän-
de nicht aufgrund ausdrücklicher Vorschriften gesondert zu behandeln sind.  
 
Von Bedeutung ist dabei, dass bestimmte Vermögensformen nicht dem allgemeinen Vermögen der Gemeinde 
zuzuordnen sind, sondern zur Erfüllung bestimmter Zwecke davon zu trennen (abzusondern) sind. Derartiges 
Vermögen ist i.d.R. der Gemeinde von Dritten unter einer bestimmten Zwecksetzung oder Zweckbindung über-
tragen worden und muss dementsprechend von der Gemeinde auch haushaltswirtschaftlich ggf. gesondert be-
handelt werden. Die Abbildung des Ressourcenverbrauchs bei den Sondervermögen der Gemeinde erfordert 
zudem auch bei diesem gemeindlichen Vermögen die Anwendung der Vorschriften über die Haushaltswirtschaft 
der Gemeinde.  
 
Diesen Vorschriften unterliegen grundsätzlich die unter den Nummern 1 und 2 des Absatzes 1 der Vorschrift 
aufgeführten Sondervermögen. Die Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 3 der Vorschrift unterliegen dagegen 
nicht nur den gesetzlichen Vorgaben des Absatzes 3, sondern auch den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung. Die Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 4 unterliegen grundsätzlich den Vorschriften über die Haushalts-
wirtschaft der Gemeinde. Es wurden jedoch Ausnahmen davon zugelassen, sodass bei einer rechtlich unselbst-
ständigen Versorgungs- und Versicherungseinrichtung der Gemeinde auch die Wirtschaftführung und das Rech-
nungswesen nach dem für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß angewendet werden kann. 
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1.1.2 Die Gruppen der Sondervermögen 
 
Die einzelnen Gruppen gemeindlicher Sondervermögen sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Zweckbestimmung 
von der Gemeinde haushaltswirtschaftlich unterschiedlich zu behandelt. Sie werden entweder in die Haushalts-
planung der Gemeinde einbezogen und sind dann auch im gemeindlichen Jahresabschluss nachzuweisen oder 
sie verfügen über einen eigenen Rechnungskreis mit einem eigenen Jahresabschluss (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Arten von gemeindlichem Sondervermögen  

 
 

SONDERVERMÖGEN 
 

ZUORDNUNGEN 
 

Gemeindegliedervermögen 
 

Teil des gemeindlichen Haushalts 
(GO NRW und GemHVO NRW) 

 
Rechtlich unselbstständige 

örtliche Stiftungen 
 

Teil des gemeindlichen Haushalts 
(GO NRW und GemHVO NRW) 

 
Wirtschaftliche Unternehmen 

der Gemeinde 
(nach § 114 GO NRW) 

 

Eigener Rechnungskreis 
(vgl. EigVO NRW) 

 
Organisatorisch  

verselbstständigte Einrichtungen  
ohne eigene Rechtspersönlichkeit 

(§ 107 Absatz 2 GO NRW) 
 

Eigener Rechnungskreis 
(vgl. EigVO NRW) 

Rechtlich unselbstständige 
Versorgungs- und 

Versicherungseinrichtungen 

 
Wahlmöglichkeit: 

Teil des gemeindlichen Haushalts 
(GO NRW und GemHVO NRW) 
oder eigener Rechnungskreis 

(vgl. EigVO NRW) 
 

Abbildung 732 „Die Arten von gemeindlichem Sondervermögen“ 
 
Für das Gemeindegliedervermögen und die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, die Teil des ge-
meindlichen Haushalts sind, müssen die diesen Sondervermögen zuzurechnenden Vermögensgegenstände in 
der gemeindlichen Bilanz unter den im Einzelnen nach der Vermögensart zutreffenden Bilanzposten angesetzt 
werden. Die Erhaltung des Zwecks bei diesen beiden Arten von gemeindlichem Sondervermögen erfordert von 
der Gemeinde keinen gesonderten Nachweis durch einen zusammengefassten Ansatz in der gemeindlichen 
Bilanz oder den Ansatz als Gesamtheit im Bilanzbereich „Finanzanlagen“. Die Einhaltung der Zwecksetzung bzw. 
Zweckbindung ist von der Gemeinde nur intern prüffähig nachzuhalten.  
 
 
1.2 Besonderheiten bei den Sondervermögen 
 
1.2.1 Die Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 GO NRW 
 
Die Gemeindeordnung zählt zu den Sondervermögen der Gemeinde, die den haushaltsrechtlichen Vorschriften 
unterliegen, das Gemeindegliedervermögen und das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftun-
gen (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 1 und 2 GO NRW). Die Gemeindehaushaltsverordnung findet daher auf die 
Sondervermögen „Gemeindegliedervermögen“ und die „rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen“ Anwen-
dung. Diese Vermögensformen sind deshalb im Haushaltsplan der Gemeinde gesondert nachzuweisen. Das 
Vermögen rechtlich unselbstständigen Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen kann jedoch nach der örtli-
chen und eigenverantwortlichen Entscheidung der Gemeinde entweder der gemeindlichen Haushaltswirtschaft 
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unterliegen oder es können dafür die für die Wirtschaftführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe gel-
tenden Vorschriften sinngemäß angewendet werden, sodass besondere Haushaltspläne aufzustellen und Son-
derrechnungen zu führen sind (vgl. § 97 Absatz 1 Nummer 4 GO NRW. 
 
 
1.2.2 Die Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Nummer 3 GO NRW 
 
1.2.2.1 Haushaltsrechtliche Pflichten nach der Gemeindeordnung 
 
Für die Sondervermögen in Form von wirtschaftlichen Unternehmen (vgl. § 114 GO NRW) und organisatorisch 
verselbstständigten Einrichtungen (vgl. § 107 Absatz 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit der Gemein-
de sind die in § 97 Absatz 3 GO NRW benannten haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung sinn-
gemäß anzuwenden. Diese Vorschriften werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Vorschriften der Gemeindeordnung für Sondervermögen 

 
 

GESETZLICHER INHALT 
 

FUNDSTELLE 
 
Allgemeine Haushaltsgrundsätze 
 

§ 75 Absatz 1 GO NRW 

 
Verpflichtung zum Haushaltsausgleich  
 

§ 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 GO NRW 

 
Verpflichtung zur Sicherstellung der Liquidität  
 

§ 75 Absatz 6 GO NRW 

 
Verbot der bilanziellen Überschuldung 
 

§ 75 Absatz 7 GO NRW 

 
Verpflichtung zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung  
 

§ 84 GO NRW 

 
Gebrauch von Verpflichtungsermächtigungen  
 

§ 85 GO NRW 

 
Aufnahme von Krediten für Investitionen  
 

§ 86 GO NRW 

 
Bestellung von Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte 
 

§ 87 GO NRW 

 
Bildung von Rückstellungen  
 

§ 88 GO NRW 

 
Sicherung der Liquidität  
 

§ 89 GO NRW 

 
Umgang mit Vermögensgegenständen 
 

§ 90 GO NRW 

 
Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz  
 

§ 92 Absatz 3 GO NRW 

 
Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz  
 

§ 92 Absatz 7 GO NRW 

 
Aufgaben der Finanzbuchhaltung 
 

§ 93 GO NRW 

 
Übertragung der Finanzbuchhaltung 
 

§ 94 GO NRW 
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Die Vorschriften der Gemeindeordnung für Sondervermögen 

 
 

GESETZLICHER INHALT 
 

FUNDSTELLE 
Feststellung des Jahresabschlusses 
 

§ 96 GO NRW 

Abbildung 733 „Die Vorschriften der Gemeindeordnung für Sondervermögen“ 
 
Bei den gemeindlichen Sondervermögen ist auch zu beachten, dass es eine Aufgabe der örtlichen Rechnungs-
prüfung ist, die Zahlungsabwicklung der Sondervermögen dauernd zu überwachen (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 
5 GO NRW).  
 
 
1.2.2.2 Haushaltsrechtliche Pflichten nach der Gemeindehaushaltsverordnung 
 
Über die Eigenbetriebsverordnung finden auch bestimmte Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung bei 
diesen Sondervermögen Anwendung, z. B. § 13 oder 16 EigVO NRW Anwendung (vgl. Abbildung).  
 

 
Die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung für Sondervermögen 

 
 

HAUSHALTSRECHTLICHER INHALT 
 

FUNDSTELLE 
 
Personelle Trennung von Zahlungsabwicklung und Buchführung  
 

§ 30 Absatz 3 GemHVO NRW 

 
Verpflichtung zu einer angemessenen Liquiditätsplanung  
 

§ 30 Absatz 6 GemHVO NRW 

 
Gebrauch von Verpflichtungsermächtigungen  
 

§ 13 GemHVO NRW 

 
Planung von Investitionen  
 

§ 14 GemHVO NRW 

 
Inanspruchnahme von Ermächtigungen  
 

 
§ 23 Absatz 1 GemHVO NRW 

     Abbildung 734 „Die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung für Sondervermögen“ 
 
Bei der Wirtschaftsführung und dem Rechnungswesen der Eigenbetriebe kann auch das NKF zur Anwendung 
kommen (vgl. § 27 EigVO NRW). In solchen Fällen wird der Anwendungsbereich der Gemeindehaushaltsverord-
nung über die gemeindliche Verwaltung hinaus wesentlich erweitert. 
 
 
1.3 Der Begriff „Vorschriften über die Haushaltswirtschaft“ 
 
Nach dem gemeindlichen Haushaltsrecht ist die Aufgabe „Haushaltswirtschaft“ der Gemeinde nicht ausdrücklich 
gesetzlich zugewiesen worden. Sie stellt vielmehr eine allgemeine und auf diese Körperschaft bezogene Aufgabe 
im Rahmen ihrer Selbstverwaltung (vgl. § 1 Satz 2 GO NRW) dar. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist des-
halb als ein Instrument der Gemeinde anzusehen, das für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben notwendig 
ist und dem Bestand der Körperschaft „Gemeinde“ dient. Diese Aufgabenwahrnehmung ermöglicht insbesondere 
erst die Erfüllung von örtlichen Sach- und Fachaufgaben durch die Gemeinde.  
 
Der Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft“ steht dabei einerseits im Zusammenhang mit der haushaltsrechtlichen 
Kurzbezeichnung „Haushalt“, die z. B. in § 75 Absatz 2 Satz 1 GO NRW „Der Haushalt muss in jedem Jahr in 
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Planung und Rechnung ausgeglichen sein“ enthalten ist. Nach allgemeiner Auffassung fallen deshalb unter den 
Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft“ alle Dinge und Tätigkeiten, die zur Vorbereitung, Ausführung und Abrech-
nung der jährlichen Haushaltswirtschaft der Gemeinde gehören, z.B. die Ausführung des gemeindlichen Haus-
haltsplans (Ergebnisplan, Finanzplan und Teilpläne nach § 79 Absatz 2 GO NRW).  
 
Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige 
Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist, sowie ihre Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu 
führen (vgl. § 75 Absatz 1 Satz 1 und 2 GO NRW). Die gemeindliche Haushaltswirtschaft stellt daher eine unver-
zichtbare Grundlage für die örtliche Ausübung der gemeindlichen Selbstverwaltung dar, die von der Gemeinde in 
eigener Verantwortung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten auszugestalten ist. Die Gemeinde ist 
daher gefordert, zur Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft die sachlich und fachlich sowie die orga-
nisatorisch erforderlichen Maßnahmen zu treffen. In diesen Rahmen gehört aber auch die Verwaltung des ge-
meindlichen Vermögens, unabhängig davon, ob es sich um allgemeines oder abgesondertes Vermögen der Ge-
meinde handelt. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist daher als prozessorientiert zu betrachten, die ergebnis-
orientiert gesteuert wird und in der ökonomische Vorgänge mit ihren wirtschaftlichen Wirkungen für die Gemeinde 
in Wertgrößen erfasst und beurteilt, zielgerichtet bearbeitet und sowie dokumentiert werden.  
 
 
2. Die Regelungen zum Treuhandvermögen  
 
2.1 Die Treuhandvermögen nach § 98 GO NRW 
 
Die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung finden auch auf Treuhandvermögen nach § 98 GO NRW 
Anwendung, jedoch mit der Maßgabe, dass für diese Vermögensformen besondere Haushaltspläne aufzustellen 
und Sonderrechnungen zu führen sind. Unter dem Begriff „Treuhandvermögen“ werden dabei die rechtlich 
selbstständigen Stiftungen und das sonstige von der Gemeinde treuhänderisch zu verwaltende Vermögen ver-
standen. Z.B. kann unbedeutendes Treuhandvermögen im Haushalt der Gemeinde gesondert nachgewiesen 
werden oder Mündelvermögen muss nur im Jahresabschluss gesondert nachgewiesen werden.  
 
 
2.2 Haushaltsrechtliche Pflichten nach der Gemeindeordnung 
 
Aus dem Sachzusammenhang und dem Zweck der Vorschrift sind für die Treuhandvermögen die nachfolgen-
den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung sinngemäß anzuwenden (vgl. Abbildung). 
 

 
Die Vorschriften der Gemeindeordnung für Treuhandvermögen 

 
 

GESETZLICHER INHALT 
 

FUNDSTELLE 
 
Allgemeine Haushaltsgrundsätze 
 

§ 75 Absatz 1 GO NRW 

 
Verpflichtung zum Haushaltsausgleich  
 

§ 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 GO NRW 

 
Verpflichtung zur Sicherstellung der Liquidität  
 

§ 75 Absatz 6 GO NRW 

 
Verbot der bilanziellen Überschuldung 
 

§ 75 Absatz 7 GO NRW 

 
Verpflichtung zur Aufstellung einer Haushaltssatzung  
 

§ 78 GO NRW 

 
Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltsplan  § 79 GO NRW 
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Die Vorschriften der Gemeindeordnung für Treuhandvermögen 

 
 

GESETZLICHER INHALT 
 

FUNDSTELLE 
 
 
Einhaltung des Verfahrens der Haushaltsaufstellung   
 

§ 80 GO NRW 

 
Beachtung der Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung  
 

§ 82 GO NRW 

 
Möglichkeit zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen  
 

§ 83 GO NRW 

 
Verpflichtung zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung  
 

§ 84 GO NRW 

 
Gebrauch von Verpflichtungsermächtigungen  
 

§ 85 GO NRW 

 
Aufnahme von Krediten für Investitionen  
 

§ 86 GO NRW 

 
Bestellung von Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte 
 

 
§ 87 GO NRW 

 
Bildung von Rückstellungen  
 

§ 88 GO NRW 

 
Sicherung der Liquidität  
 

§ 89 GO NRW 

 
Umgang mit Vermögensgegenständen 
 

§ 90 GO NRW 

 
Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz  
 

§ 92 Absatz 3 GO NRW 

 
Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz  
 

§ 92 Absatz 7 GO NRW 

 
Aufgaben der Finanzbuchhaltung 
 

§ 93 GO NRW 

 
Übertragung der Finanzbuchhaltung 
 

§ 94 GO NRW 

 
Feststellung des Jahresabschlusses 
 

§ 96 GO NRW 

Abbildung 735 „Die Vorschriften der Gemeindeordnung für Treuhandvermögen“ 
 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass es eine Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist, die Zah-
lungsabwicklung der Sondervermögen dauernd zu überwachen und bei einer DV-Buchführung die Programme 
vor ihrer Anwendung zu prüfen (vgl. § 103 Absatz 1 Nummer 5 GO NRW). Die von der Gemeinde verwalteten 
Treuhandvermögen sind gleichfalls von diesen Vorgaben berührt, weil sie haushaltsmäßig von der Gemeinde 
bewirtschaftet werden. Wegen der vielfältigen Ausgestaltungsmöglichkeiten von Treuhandverhältnissen muss bei 
der Aufstellung der gemeindlichen Bilanz die Aufgabenübertragung an einen Sanierungsträger sowie bestehende 
Treuhandverhältnisse und deren Auflösung immer im Einzelfall betrachtet und bewertet werden.   
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